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Baden-Württemberg (BW)
Rund 10,9 Millionen Menschen leben im Ländle. Baden-Württemberg gehört zu den wirtschaftlichen Schwergewichten: Das Pro-Kopf-Einkommen liegt
deutlich über dem Bundesdurchschnitt, die Arbeitslosenquote ist (zusammen mit Bayern) die niedrigste bundesweit. Unternehmen aus Automobilindustrie
und Maschinenbau gehören zu den wichtigsten Arbeitgebern - darunter sind auch zahlreiche Zulieferer der Erneuerbaren-Energien-Branchen. Am gesamten
Energieverbrauch (Primärenergie) stellen Wind- und Sonnenenergie, Biomasse, Wasserkraft und Erdwärme 12,3 Prozent (2014).

Von Freiburg bis Fehmarn hat Deutschland mehr als genug Sonnenstunden zu bieten, um mit Hilfe der Solarenergie einen wichtigen Beitrag zur Strom- und
Wärmeversorgung zu leisten. Auch wenn der Schwerpunkt im Süden liegt, liefern Photovoltaik und Solarthermie in allen Bundesländern wichtige Beiträge zur
Energiewende.
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Sie befinden sich hier:  » Startseite » Themen » Akzeptanz

Neue AEE-Studie: Öffentlichkeitsbeteiligung ist keine
akzeptanzfördernde "Einbahnstraße"
Berlin, 21. April 2020 – Die Agentur für Erneuerbare Energien veröffentlicht neue Akzeptanzstudie

zur Windenergie an Land. Die Ergebnisse zeigen: Die Zustimmung ist hoch. Doch es gibt auf

kommunaler Ebene kein Allheilmittel, um die Unterstützung der Bürger*innen für die Energiewende

zu gewinnen – viel entscheidender ist, wie die Menschen beteiligt werden.

Die sozialwissenschaftliche Analyse „Akzeptanz in der Fläche, Protest im Lokalen? Studie zur

Windenergie an Land“ der Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (AEE) zeigt: Die finanzielle Beteiligung

von Bürger*innen hat nur unter bestimmten Bedingungen den gewünschten Effekt. „Es gibt kein

Patentrezept für Akzeptanz und Beteiligung – und doch ist Partizipation auf kommunaler Ebene wichtig“,

sagt Dr. Robert Brandt, Geschäftsführer der AEE. Entscheidend ist, wie die Beteiligung ausgestaltet

wird. Theoretisch steigt die Akzeptanz mit der Möglichkeit, sich zu beteiligen, weil die wahrgenommene

Selbstwirksamkeit (laut Prof. Ortwin Renn) ebenfalls steigt.

In der Praxis können Beteiligungsformate wie etwa Bürgerversammlungen dazu führen, dass

ablehnende Positionen ausgesprochen und damit auch von Menschen in Betracht gezogen werden, die

vorher neutral eingestellt waren. Es handelt sich bei Öffentlichkeitsbeteiligungen also nicht per se um

akzeptanzfördernde „Einbahnstraßen“. Die Formate sind entscheidend und sollten mit Bedacht

eingesetzt werden. Empirische Untersuchungen zeigen, dass Bürger*innen es ablehnen, wenn ihnen

Geld angeboten wird, ohne an anderer Stelle (Mitsprache bei Standort, Anzahl der Anlagen, usw.)

beteiligt zu werden. Ein simples Verständnis von Bürger*innen-Beteiligung als reine

„Akzeptanzbeschaffungsmaßnahme“ lässt sich empirisch also nicht belegen. „Die Studie bekräftigt:

Akzeptanz ist kein Produkt, das wir mithilfe eines einfachen Rezepts herstellen können“, sagt Yannick

Schöpper, Autor der Studie. „Viel eher müssen die individuellen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt weitere Branchenmeldungen »
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und jede Kommune unterstützt werden, passende Beteiligungsformate zu finden“, so Schöpper. Dass

vielen Kommunen genau das gelingt, verdeutlichen die zahlreichen kommunalen Praxisbeispiele, die die

AEE seit über zehn Jahren in Projekten und durch die „Energie-Kommune des Monats“ sichtbar macht.

Vor allem Windenergie in Bürgerhand ist dabei ein Erfolgsmodell.

Laute Minderheit, schweigende Mehrheit

Die Mehrheit der Bevölkerung befürwortet Windenergie an Land. Die repräsentativen Umfragen der AEE

und der Fachagentur Wind an Land (FA Wind) belegen, dass die Windenergie eine flächendeckend
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akzeptierte Technologie ist. Die FA Wind hält spezifisch für die Windenergie an Land eine

Zustimmungsrate von 82 Prozent fest. Die AEE ermittelt für Erneuerbare Energien im Allgemeinen

einen Zustimmungswert von 89 Prozent und die Mehrheit der Befragten bewertet Windenergieanlagen

in der Nachbarschaft als  „gut“ beziehungsweise  „sehr gut“. Die große Mehrheit der deutschen

Bevölkerung hält die Windenergie für eine Technologie, der auch zukünftig eine wichtige Funktion

zukommt. „Auch wenn die Stimmen der Windenergie-Gegner*innen in der Öffentlichkeit lauter sind und

es eine schweigende Mehrheit gibt, müssen wir festhalten: Die Windenergie an Land wird akzeptiert“,

resümiert Brandt.

Mehr Informationen

Die Studie „Akzeptanz in der Fläche, Protest im Lokalen? Studie zur Windenergie an Land“ finden Sie

hier zum Download.

Die AEE-Akzeptanzstudie (Oktober 2019) finden Sie hier im Online-Dossier.

Über den Autor

Yannick Schöpper ist Doktorand an der Universität Bielefeld im Fachbereich Politikwissenschaft. Zuvor

studierte er an selber Stelle Politikwissenschaft sowie Soziologie im Bachelor und Master. In seiner

Dissertation beschäftigt er sich mit der Förderung Erneuerbarer Energien in Deutschland und dem

Vereinigten Königreich. Bei der policy-analytischen Aufbereitung der förderpolitischen Historie beider

Länder wird insbesondere in den Blick genommen, welchen Einfluss divergierende wirtschaftspolitische

Leitideen auf die Entwicklung spezifischer Förderinstrumente nahmen.

Die Kooperation mit der AEE wurde durch ein Stipendium der Graduiertenschule „Bielefeld Graduate

School in History and Sociology“ ermöglicht.
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Die Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (AEE) leistet Überzeugungsarbeit für die Energiewende. Sie hat

es sich zur Aufgabe gemacht, über die Chancen und Vorteile einer Energieversorgung auf Basis

Erneuerbarer Energien aufzuklären – vom Klimaschutz über eine sichere Energieversorgung bis hin zur

regionalen Wertschöpfung. Sie arbeitet partei- und gesellschaftsübergreifend und als eingetragener

Verein nicht gewinnorientiert.

Die allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird mittels Jahresbeiträgen von Unternehmen und

einigen Verbänden der Erneuerbaren Energien finanziert. Darüber hinaus bewirbt sich die AEE

regelmäßig um Kommunikationsprojekte von Fördermittelgebern wie Ministerien, der EU sowie

Stiftungen.

© 2021 - Agentur für Erneuerbare Energien

Aktuelle Informationsangebote der Agentur für Erneuerbare
Energien im Internet:

www.energie-update.de

www.foederal-erneuerbar.de

www.forum-synergiewende.de

www.waermewende.de
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In Baden-Württemberg gibt es 35 Landkreise. Sie sind untere staatliche

Verwaltungsbehörden. Sie übernehmen Aufgaben, die zwischen Gemeinden

anfallen oder für die eine einzelne Gemeinde zu klein ist.

Seit der Kreisreform der 1970er-Jahre gibt es in Baden-Württemberg nur noch 35

Landkreise. Von den ehemals 63 Landkreisen sind nur drei – die Landkreise

Emmendingen, Göppingen und Heidenheim – unverändert bestehen geblieben. Als

neue Planungsebene kamen damals die zwölf Regionalverbände hinzu. Die

Landkreise setzen sich im Gegensatz zu den Stadtkreisen, die sich auf eine Stadt

beschränken, aus mehreren Gemeinden zusammen. Sie besitzen eine Doppelnatur:

Zum einen sind sie untere staatliche Verwaltungsbehörden und zum anderen

kommunale Selbstverwaltungskörperschaften. 

Au�gaben

 © dpa
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Die Landkreise ergänzen die Tätigkeit der Gemeinden. Sie übernehmen Aufgaben, die

zwischen Gemeinden anfallen oder für die eine einzelne Gemeinde zu klein ist – etwa

bei der Müllabfuhr oder bei Berufsschulen. Als untere staatliche Verwaltungsbehörde

ist das Landratsamt vor allem damit beschäftigt, Gefahren für die öffentliche

Sicherheit abzuwenden und die Rechtsaufsicht über die Gemeinden im Kreisgebiet

auszuüben.

Nach der Landkreisordnung gliedert sich der Wirkungskreis der Landkreise in

freiwillige Aufgaben der Selbstverwaltung, Pflicht- und Weisungsaufgaben.

Haupteinnahmequelle des Landkreises ist die Kreisumlage, die der Landkreis von

den kreisangehörigen Gemeinden erhebt. Weitere Einnahmen sind:

Finanzzuweisungen des Landes, kreiseigene Steuern (Jagdsteuer), Gebühren,

Entgelte und Zuweisungen für laufende Zwecke sowie sonstige Einnahmen.

Organisation

Das Vertretungsorgan der Bürgerinnen und Bürger in den Kreisen ist der Kreistag,

der über alle wichtigen Kreisangelegenheiten entscheidet, soweit sie aus der

kommunalen Selbstverwaltung resultieren. 

An der Spitze der Kreisverwaltung steht in Baden-Württemberg der Landrat: Er ist

Vorsitzender des Kreistags (allerdings ohne Stimmrecht) und seiner Ausschüsse,
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Leiter des Landratsamts sowie gesetzlicher Vertreter des Landkreises. Der Landrat

wird vom Kreistag für acht Jahre gewählt. 

Weitere In�ormationen
Innenministerium: Starke Kommunen

Landkreistag Baden-Württemberg

Statistisches Landesamt: Struktur- und Regionaldatenbank

Landesrecht Baden-Württemberg

Serviceportal Baden-Württemberg
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Lexikon Home > ...  > Grundlagen der Wirtschaftsethik

Klimaschutz

Definition: Was ist "Klimaschutz"?
Unter den Begriff des Klimaschutzes fallen Maßnahmen, die der Erderwärmung und einem damit verbundenen Klimawandel entgegenwirken.

Man spricht von einer Zwei-Grad-Grenze, die nicht überschritten werden darf (etwa gemäß Pariser Klimaschutzabkommen). Vor allem geht es um

die Reduktion von Kohlenstoffdioxid, das erheblich zur globalen Erwärmung beiträgt.

Prof. Dr. Oliver Bendel

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW,

Hochschule für Wirtschaft, Institut für

Startseite Gabler Banklexikon Newsletter
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Inhaltsverzeichnis

1.  Allgemein
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1.  Allgemein

Unter den Begriff des Klimaschutzes fallen Maßnahmen, die der Erderwärmung und einem damit verbundenen Klimawandel entgegenwirken.

Man spricht von einer Zwei-Grad-Grenze, die nicht überschritten werden darf (etwa gemäß Pariser Klimaschutzabkommen). Vor allem geht es um

die Reduktion von Kohlenstoffdioxid, das erheblich zur globalen Erwärmung beiträgt. Wichtige Maßnahmen wären Bevölkerungsbegrenzung,

Eindämmung von Flug- und Autoverkehr und Abschaffung bzw. Einschränkung von Nutztierhaltung. Klimaschutz hängt mit Umwelt-, Natur- und

Tierschutz zusammen.

2.  Entwicklung

Im 20. und 21. Jahrhundert gab es immer wieder Bewegungen, die Umwelt-, Natur- und Klimaschutz stärken wollten. Sie führten ethische,

ästhetische, ökonomische und ökologische Gründe an. Standen früher die Zerstörung der Landschaft, das Waldsterben und die Verschmutzung

von Gewässern und Böden im Vordergrund, widmet man sich heute in erster Linie den Folgen der Erderwärmung und dem Plastikmüll. Greta

Thunberg, eine 2003 in Schweden geborene Klimaschutzaktivistin, wurde ab 2018 zum Vorbild nicht nur der Jugend.

3.  Kritik und Ausblick

Die rationalen Erkenntnisse der Wissenschaft stehen im Widerspruch zu den praktischen Anstrengungen von Politik und Wirtschaft. Aber auch

die Fortpflanzungswilligen, die Fortbewegungswütigen und die Fisch- und Fleischesser, um es pointiert auszudrücken, scheinen ihr Verhalten

kaum ändern zu wollen, zumal es zu ihrem persönlichen Glück beizutragen scheint. Die Menschheit ist offenbar nicht in der Lage, die

notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Politik-, Wirtschafts- und Umweltethik können die Probleme diskutieren. Lösen kann sie höchstens, so die

Meinung mancher Experten, das Recht.

Zitierfähige URL Wikipedia-Version

Teilen Sie Ihr Wissen über "Klimaschutz"
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Bücher

Crastan, V.: Weltweite Energiewirtschaft und Klimaschutz

Heidelberg, 2016

Literaturhinweise SpringerProfessional.de

Springer Professional - Die Flatrate für Fachzeitschriften und Bücher

Klimaschutz in der betrieblichen Mobilität

Mithilfe eines Evaluationstools können Planung und Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen im kommunalen und betrieblichen

Mobilitätsmanagement mit geringem Aufwand evaluiert werden. Entwickelt wurde das Tool Klimeva von Studierenden der Hochschule …

Grüne Geldpolitik: Klimaschutz versus Marktneutralität

Mit grüner Kommunalfinanzierung zu mehr Klimaschutz

Um die anvisierten EU-Klimaschutzziele zu erreichen, sind immense Anstrengungen nötig. Neben der Wirtschaft sind bei dieser Aufgabe auch die

meist klammen Kommunen gefragt. Grüne Kommunalkredite sind ein Ausweg, wenn sie attraktiver werden, meint KfW Research.
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Alle Bücher zu "Klimaschutz" 

Sachgebiete

Klimaschutz

is assigned to the following subject groups in the lexicon:

VWL

Grundlagen der VWL > 810 - Wirtschaftsethik > Grundlagen der Wirtschaftsethik 

Weiterführende Schwerpunktbeiträge

Informationsethik
Die Informationsethik hat die Moral (in) der Informationsgesellschaft zum Gegenstand. Sie untersucht, wie wir uns, Informations- und

Kommunikationstechnologien und neue Medien anbietend und nutzend, in moralischer Hinsicht verhalten bzw. verhalten sollen.&#13; ... mehr >

Moralische Qualität der Marktwirtschaft
Obgleich die Marktwirtschaft bisweilen erhebliche Härten für den Einzelnen mit sich bringt, so verfügt das marktwirtschaftliche System

grundsätzlich über eine moralische Qualität. Diese moralische Qualität ist unmittelbar damit verbunden, dass die Marktwirtschaft in der Lage ist,

einen... mehr >

Interne Verweise

Vorschau
betrieblichen

Nachhaltigkeitsmanagements

Vorschau

Vorschau
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Grundlagen Planen Methoden Praxisbeispiele Leitfäden

Suchen Suchen 

Eigene Vorhaben planen

Der Planer hilft Ihnen, passende Artikel zu eigenen Vorhaben zu finden. Geben Sie die für Sie relevanten Ziele und
Rahmenbedingungen an. Die Anzahl passender Artikel wird Ihnen unten in der Leiste angezeigt. Um Ihre
Ergebnisse anzuschauen, klicken Sie unterhalb des Konfigurators auf Methoden oder Praxisbeispiele.

Informieren/ Kompetenzen aufbauen

Probleme und Bedarfe identifizieren

Vorschläge und Ideen erhalten

Kommentare zu Ansätzen/Maßnahmen einholen

Konflikte abbauen

Entscheidungen an Bürger abgeben
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› Welche
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sein?

› Wann ist eine
öffentliche
Beteiligung
sinnvoll, wann
eine
Zufallsauswahl?

AnmeldenEigene ArtikelMeine Favoriten

Alles durchsuchen
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(c) Bertelsmann Stiftung 2021 Impressum Datenschutz Nutzungsbedingungen Kontakt

Ergebnisse: 213

Keine Auswahl

Unklar/ alles anzeigen

Nicht festgelegt

Welche finanziellen Mittel stehen für den Prozess zur Verfügung?

Gibt es starke Konflikte zum Gegenstand der Beteiligung?

In welchem zeitlichen Rahmen sollen sich Bürger beteiligen können?

Auf welcher Ebene (Kommune, Land etc.) soll die Beteiligung stattfinden?

› Methoden (83) › Praxisbeispiele (130)

› Wann und wie
macht es Sinn,
das Internet als
Beteiligungsmedium
einzusetzen?
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an einem Ver trags ab schluss mit der Gemeinde hat, ist von Fall zu Fall ver schieden. Dies kann der Grund stücks ei gen tümer sein,

der Bau werber oder ein Bau träger. Im Regel fall wird Partner des städ te bau li chen Ver trags der Träger eines grö ßeren Vor ha bens,

z. B. ein Bau träger beim Erschlie ßungs ver trag oder der Eigen tümer einer grö ßeren Fläche, z. B. ein Land wirt im Rahmen eines

Ein hei mi schen mo dells sein. Denkbar ist aber auch, dass die Gemeinde städ te bau liche Ver träge mit einer Viel zahl ein zelner

Grund stücks ei gen tümer schließt, etwa im Rahmen einer "Ange bots pla nung".

Rechts natur der Ver träge

Dis kus sionen gibt es immer wieder über die Frage, ob städ te bau liche Ver träge als zivil recht liche oder öffent lich-recht liche Ver -

träge anzu sehen sind. Diese Ein ord nung ist nicht nur theo re ti scher Natur, sondern hat weit rei chende Kon se quenzen, ins be son -

dere was die Zustän dig keit der Gerichte im Streit fall betrifft. Ist ein Prozess über Gül tig keit und Aus le gung eines städ te bau li -

chen Ver trags vor den Ver wal tungs ge richten oder vor den Zivil ge richten zu führen? Da städ te bau liche Ver träge Mate rien des

Bau ge setz buchs zum Inhalt haben, liegt es nahe, solche Ver träge als öffent lich-recht liche Ver träge zu qua li fi zieren. Bei Ver -

trägen über Erschlie ßungs an lagen und bei Fol ge kos ten ver trägen wurde dies auch durch höchst ge richt liche Recht spre chung fest -

ge stellt. Bei Ver trägen über Ein hei mi schen mo delle ist die Rechts lage nicht ganz klar; das Bun des ver wal tungs ge richt hat bei

einem Teil dieser Modelle, bei denen es um Kauf ver träge über Grund stücke ging, die Zustän dig keit der Zivil ge richte ange -

nommen.

Das Über ge wicht der Gemeinden

Städ te bau liche Ver träge gehören inzwi schen in vielen Gemeinden zu einem häufig ein ge setzten Instru ment der Bau leit pla nung.

Da den Ver trägen eine Eini gung zwi schen Gemeinde und Pri vaten zugrunde liegt, sind sie weit weniger streit an fällig als ein -

seitig von der Gemeinde erlas sene Ver wal tungs akte. Gerade bei frei wil ligen Umle gungen, bei der Her stel lung und Bezah lung von

Erschlie ßungs an lagen und bei Ver ein ba rungen über Fol ge kosten haben sich diese ver trag li chen Kon struk tionen, die auch unter

dem Stich wort Public-Private-Part ner ship laufen, bewährt. Aller dings muss man sehen, dass viele dieser Ver träge von einer

echten part ner schaft li chen Ver ein ba rung doch weit ent fernt sind, da das Gewicht der beiden Partner sehr unter schied lich ist und

den Gemeinden ein deutig die stär keren Druck mittel zur Ver fü gung stehen. Der ein zelne Bürger, ob er nun Grund ei gen tümer

oder Bau träger ist, hat nämlich gegen über der Gemeinde keinen Anspruch auf Bau leit pla nung. Er kann nicht ver langen, dass die

Gemeinde für ein bestimmtes Areal einen Bebau ungs plan oder eine andere Art städ te bau li cher Satzung auf stellt. Die Gemeinden

können also ihre Ent schei dung, ein neues Bau ge biet aus zu weisen oder das Bau recht in einem bestimmten Bau ge biet zu ver än -

dern, durchaus davon abhängig machen, dass es vorher mit den inter es sierten Pri vaten zu ver trag li chen Rege lungen, z. B. über

Kos ten über nahmen oder über spätere Nut zungen, kommt.
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Das ist nur ein Aus schnitt aus dem Produkt Deut sches Anwalt Office Premium. Sie wollen mehr? Dann testen Sie hier live &

unver bind lich Deut sches Anwalt Office Premium 30 Minuten lang und lesen Sie den gesamten Inhalt.

JETZT KOS TENLOS 4 WOCHEN TESTEN

MEIST GE LE SENE BEI TRÄGE

  3.279

  2.558

  1.735

  1.735

  1.672

Haus halts nahe Dienst leis tungen und Hand wer ker leis tungen / 7.3 Begüns tigte Auf wen dungen

Lebens alter / 1 Voll endung eines Lebens jahres

§ 55 Zivil pro zess recht / 1. Grund muster einer Kla ge schrift (Zah lungs klage mit bezif fertem Antrag)

§ 6 Die Kla ge er wi de rung / XXXI. Muster: Grund muster einer mate ri ellen Kla ge er wi de rung

Voll macht für die Eigen tü mer ver samm lung

Tier hal tung und Nach bar schutz / 4.7 Hun de ge bell
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Gast stät ten lärm: Welche Rechte haben die Anwohner?

Kün di gungs fristen (Miete) / 3 Kün di gungs frist bei Geschäfts räumen

§ 4 Arbeits recht / 4. Muster: Urlaubs be schei ni gung

§ 4 Arbeits recht / b) Muster: Fort bil dungs ver trag

  1.180
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§ 14 GmbH-Recht / IV. Muster: Gesell schaf ter be schluss Bestel lung Geschäfts führer und Pro ku rist

§ 2 Die Grund lagen des RVG / 3. Die Rei se kosten (Nrn. 7003 bis 7006 VV RVG)

Betriebs kosten – Defi ni tion und Umlage auf den Mieter

§ 9 Arbeits schutz / IV. Muster Betriebs ver ein ba rung Mobiles Arbeiten

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/gaststaettenlaerm-welche-rechte-haben-die-anwohner_idesk_PI17574_HI9695346.html
https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/kuendigungsfristen-miete-3-kuendigungsfrist-bei-geschaeftsraeumen_idesk_PI17574_HI2646719.html
https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/4-arbeitsrecht-4-muster-urlaubsbescheinigung_idesk_PI17574_HI11464342.html
https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/4-arbeitsrecht-b-muster-fortbildungsvertrag_idesk_PI17574_HI11464183.html
https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/14-gmbh-recht-iv-muster-gesellschafterbeschluss-bestellung-geschaeftsfuehrer-und-prokurist_idesk_PI17574_HI11458402.html
https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/2-die-grundlagen-des-rvg-3-die-reisekosten-nrn7003-bis-7006-vv-rvg_idesk_PI17574_HI11289852.html
https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/betriebskosten-definition-und-umlage-auf-den-mieter_idesk_PI17574_HI923259.html
https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/9-arbeitsschutz-iv-muster-betriebsvereinbarung-mobiles-arbeiten_idesk_PI17574_HI11617330.html
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


TOP-THEMEN

  1.102

  1.084

  1.083

  1.065

  1.055

  1.021

§ 55 Zivil pro zess recht / IV. Erle di gungs er klä rung der Haupt sache

Fenster- und Licht recht als Nach bar schutz bei Grenz be bauung

Die Befreiung von den Beschrän kungen des § 181 BGB

Garage/Stell platz im Miet recht / 6 Umsatz steu er be freiung?

§ 3 Ver zö ge rung/Behin de rung/Ver trags strafe / c) Muster: Inver zug set zung nach § 5 Abs. 4 VOB/B

§ 3 Einst wei lige Ver fü gung / VI. Muster: Antrag auf Unter las sung
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ZUM THEMA RECHT

Städ te bau liche Ent wick lung: Bau leit pla nung in Bayern: Zen trales Lan desportal geht online

Inter essen von Grund stücks ei gen tü mern und städ te bau liche Vor haben von Städten und Gemeinden geraten sich

häufig in die Quere. In Bayern ist der Zugang zu den Bau leit plänen der Kom munen jetzt digital möglich – für

eine ein fa chere Teil habe, mehr Akzep tanz und effi zi en tere Ver wal tungs ab läufe.

WEITER

Raum ord ne ri scher Vertrag : Streit um Woh nungsbau: Gericht weist Klage der Gemeinde Sylt
ab

Die Gemeinde Sylt ist mit ihrer Klage vor dem Ver wal tungs ge richt Schleswig gegen den raum ord ne ri schen

Vertrag zwi schen vier anderen Insel ge meinden und dem Land geschei tert. Die Kom munen dürfen also auf ihrem

Gebiet mehr Dau er woh nungen als bisher erlaubt.

WEITER
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Bild: Shut ter stock

Kom mentar: Bau land mo bi li sie rungs ge setz – "Mei len stein" für die Woh nungs wirt schaft?

Teils wird der Woh nungsbau erleich tert, teils durch weitere Regu lie rung ein ge schränkt – ob das neue Bau land -

mo bi li sie rungs ge setz tat säch lich der erhoffte "Mei len stein" war, für den es seine Erfinder halten, wird die Woh -

nungs wirt schaft erst in Jahren beur teilen können. Ein Kom mentar.

WEITER

Semi nare der Haufe Aka demie: Recht, Daten schutz und Com pli ance

Mehr als 90 Ver an stal tungs themen, aktuell und auf Basis der neu esten Recht spre chung. Der Grund stein für

Ihren Erfolg.
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Neuregelung für den

Erschließungsvertrag

WEITER

Neu re ge lung für den Erschlie ßungs ver trag

Erschlie ßung als Aufgabe der Gemeinden Die Gemeinden haben nach § 123 BauGB die Aufgabe, die Erschlie ßung

durch zu führen. Sie sind aber in vielen Fällen nicht in der Lage, sei es mangels einer aus rei chenden ver wal tungs -

mä ßigen oder tech ni schen Aus rüs tung, ...

MEHR

 30-Minuten testen
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Über 100 neue Semi nare und Trai nings für Ihren Erfolg

Lösungen für Unter nehmen – Kom pe tenz für Fach- und Füh rungs kräfte.

 ZUR HAUFE AKA DEMIE
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Bild: Haufe Online Redak tion

News letter Recht - Wirt schafts recht

Aktu elle Infor ma tionen aus dem Bereich Wirt schafts recht frei Haus - abon nieren Sie unseren News letter:

Handels- und Gesell schafts recht

Gewerb li cher Rechts schutz
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JETZT ABONNIEREN

Ver triebs recht

Ihre E-Mail-Adresse

Hiermit bestätige ich, dass ich die AGB und die Datenschutzerklärung gelesen habe und mit ihnen einverstanden bin.

HAUFE FACH MA GA ZINE

Bild: Haufe Online
Redaktion

Immobilienwirtschaft

Die
Immobilienzeitschrift
für Management,
Recht und Praxis hält
Führungskräfte in der

Bild: Haufe Online
Redaktion

Personalmagazin

Personalmagazin ist
Deutschlands
meistgelesenes
Fachmagazin im
Personalwesen. ...

Bild: Haufe Online
Redaktion

PERSONALquarterly

Das
Wissenschaftsjournal
PERSONALquarterly
ist die ideale Lektüre
für alle
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Immobilienbranche
über alle
Entwicklungen auf
dem Laufenden. ...

Personalfachleute, die
ihre Entscheidungen
auf der Basis neuester
wissenschaftlicher
Erkenntnisse treffen
wollen. ...
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Kommunale Energieerzeuger spielen in Deutschland eine 
Schlüsselrolle bei der Versorgung mit Strom, Gas und Wärme. 
Sie investieren in den Aufbau und Erhalt der nötigen Infra- 
struktur, versorgen private Haushalte und Gewerbe mit Energie 
und erfüllen wichtige Aufgaben im Rahmen der Daseinsvor-
sorge. Zusätzlich tragen sie mit ihren Umsatzerlösen erheblich 
zur Wertschöpfung in den Kommunen und zur Finanzierung 
kommunaler Aufgaben bei. 

Bislang galten die Stadtwerke als Gewinner der Energiewende, 
weil sie sich lokal und regional orientieren und dadurch über 
eine größere Kundennähe verfügen. Denn der Wandel weg 
von der fossilen und hin zur CO

2
-neutralen Energieerzeugung 

bedeutet, dass die Energieversorgung zunehmend dezentral 
geregelt wird. Doch die Energiewende hat einen Struktur- 
bruch in der Energiewirtschaft ausgelöst. Er betrifft nicht nur 
die vier großen Energieversorger, sondern auch kommunale 
Energieunternehmen. Diese geraten zunehmend unter Druck: 
durch sinkende Erlöse bei der Stromerzeugung aus fossilen 
Energieträgern wie Kohle und Gas, aber auch durch neue Ent- 
wicklungen wie steigende Anteile bei der Eigenversorgung von 
Haushalten und Betrieben mit erneuerbaren Energieanlagen. 

Die kommunalen Energieversorger und somit die Kommunen 
selbst stehen also vor erheblichen Herausforderungen, ver- 
bunden mit großen wirtschaftlichen Risiken. Um eine Krise 
abzuwenden, besteht dringend politischer Handlungsbedarf, 
so das Resümee der vorliegenden Studie von Prof. Dr. Thomas 
Bruckner und seinem Team von der Universität Leipzig. Die 
Autor_innen zeigen auf, welchen Einfluss die Energiewende 
auf die bisherigen Geschäftsmodelle der kommunalen Versorger 
hat. Auf dieser Grundlage machen sie Vorschläge, wie die 
kommunalen Energieversorger reagieren sollten, um auch in 
Zukunft eine tragende Rolle bei der Umsetzung der Energie- 
wende zu spielen.

Ziel muss es sein, dass die kommunalen Energieunternehmen 
ihre Aufgaben bei der Daseinsvorsorge auch unter den Heraus- 
forderungen der Energiewende erfüllen. Als „Manager der 
Energiewende vor Ort“ sollten sie eine führende Rolle beim 
Umbau zu einer CO

2
-neutralen Energieversorgung spielen. 

Voraussetzung hierfür ist, dass sich die kommunalen Energie- 
versorger den neuen Bedingungen anpassen und neue 

Geschäftsfelder und Tätigkeiten erschließen, um ihre Erlöse 
zu stabilisieren. Die Politik muss zusätzlich Anreize für lang- 
fristige Investitionen in Erzeugungskapazitäten und Infra- 
strukturen für erneuerbare Energien setzen. Nur unter diesen 
Voraussetzungen können die kommunalen Energieunternehmen 
auch in Zukunft ihrer Schlüsselrolle bei der Versorgung der 
Bevölkerung mit Energie nachkommen und letztendlich die 
Handlungsfähigkeit der Kommunen sichern.

DR. PHILIPP FINK
Leiter des Bereichs Klima-, Umwelt-, Energie- und Strukturpolitik
Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik
Friedrich-Ebert-Stiftung
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Langfristig bedeutet die Umsetzung des Energiekonzeptes der 
Bundesregierung aus dem Jahr 2010 den Übergang zu einer 
weitgehend CO

2
-neutralen Energieversorgung. Um 80 bis 

95 Prozent sollen die CO
2
-Emissionen bis 2050 gesenkt werden. 

Die Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien (EE) im 
Bereich der Stromerzeugung auf 80 Prozent und die Reduktion 
des Primärenergieverbrauchs um 50 Prozent zählen ebenfalls 
zu den langfristigen Zielen dieses Konzepts.

Während es sich bei den Geschäftsmodellen, die auf den 
Einsatz von fossilen Energieträgern basieren, aufgrund dieser 
Zielsetzung somit um Auslaufmodelle handelt, ergeben sich durch 
den Umbau der Energieversorgung im Bereich der erneuerbaren 
Energien komplementär dazu neue Geschäftsmöglichkeiten. 
Dies betrifft sowohl die Anlagen zur Nutzung regenerativer 
Energiequellen selbst als auch die für deren zeitlichen und räum- 
lichen Ausgleich erforderlichen Flexibilitätsoptionen (Ausbau 
der Verteil- und Übertragungsnetze, Einsatz von Energiespeichern, 
Maßnahmen des Lastmanagements, flexible Back-up-Kraft-
werke sowie Power-to-Heat- und Power-to-Gas-Anlagen).

Lange Zeit ging man davon aus, dass die Stadtwerke im 
Gegensatz zu den großen vier Energieversorgungsunternehmen 
(E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall) zu den Gewinnern der 
Energiewende zählen würden. Bereits heute ist zu erkennen, 
dass dies jedoch nicht zwingend der Fall ist. Zwar sind aufgrund 
der oftmals fehlenden Beteiligungen wenige von ihnen vom 
Ausstieg aus der Kernenergie betroffen. Als Betreiber von Kohle- 
und insbesondere Gaskraftwerken leiden aber auch sie bereits 
heute unter dem grundlegenden energiewirtschaftlichen Struktur-
wandel, der mit der Energiewende verbunden ist. 

Die neuen Geschäftsfelder im Bereich der erneuerbaren 
Energien wurden in den letzten Jahren überwiegend von 
institutionellen und strategischen Investoren, Bürgerenergie-
gesellschaften oder privaten Anleger_innen genutzt. Nur wenige 
Investitionen in diesem Bereich sind bislang auf das Engagement 
von kommunalen Unternehmen zurückzuführen. In vielen 
Fällen wurde „erneuerbare Energieversorgung“ gleichgesetzt 
mit „dezentraler Energieversorgung“ und dies wiederum mit 
„kommunaler Energieversorgung“. Die viel gepriesene Nähe 
zu den Kund_innen führt aber nicht zwangsläufig dazu, dass 
kommunale Energieversorger an der sich zunehmend dezentral 
entwickelnden Energieversorgung auch teilhaben. Der Trend 

zur Eigenversorgung stellt diesbezüglich sogar eher eine Gefahr 
als eine Chance für kommunale Energieversorger dar. 

Zusammenfassend betrachtet stellt die Energiewende und 
der durch sie hervorgerufene grundlegende energiewirtschaft- 
liche Strukturwandel die Kommunen und die kommunalen 
Energieversorger vor sehr große Herausforderungen, die mit 
erheblichen wirtschaftlichen Risiken verbunden sind. Die vor- 
liegende Studie nimmt deshalb im Kontext der Energiewende 
eine Bestandsaufnahme der Situation kommunaler Energie- 
versorger vor und entwickelt konkrete politische Handlungs- 
empfehlungen, die auf deren Stärkung abzielen. Zunächst werden 
die klimapolitischen und energiewirtschaftlichen Rahmenbe- 
dingungen beschrieben, in denen sich die kommunalen Energie- 
versorger zukünftig zu bewähren haben. Anschließend wird 
für kommunale Energieversorger herausgearbeitet, welche Risiken 
und Reaktionsmöglichkeiten sich hieraus für die Unternehmens-
bereiche Strom- und Wärmeerzeugung, Großhandel und Energie- 
vertrieb, Netze sowie energienahe Dienstleistungen ergeben. 
In Form einer Synthese werden abschließend Handlungsempfeh-
lungen für die Gestaltung der energie- und klimapolitischen 
Rahmenbedingungen erarbeitet, die es kommunalen Energie- 
versorgern erlauben, auch weiterhin ihre Aufgaben im Bereich 
der Daseinsvorsorge wahrzunehmen.

1
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Die wirtschaftliche Bedeutung der kommunalen Energieversorger 
und vor allem ihre zentrale Rolle für die Daseinsvorsorge ist unbe- 
stritten. Deutschlandweit beschäftigen sie knapp 100.000 Mit- 
arbeiter_innen und über ihre Verteilnetze versorgen sie knapp 
36 Millionen Kundenanschlüsse. Sie investierten im Jahr 2014 mehr 
als 4,5 Milliarden Euro in den Ausbau und Erhalt der energiewirt- 
schaftlichen Infrastruktur und ein nicht unerheblicher Teil ihrer 
Umsatzerlöse in Höhe von rund 80 Milliarden Euro trägt direkt 
oder indirekt zur Wertschöpfung in den Kommunen bei. 

Kommunale Energieversorger können in erheblichem Umfang 
zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende beitragen. Gleich- 
zeitig sind sie selbst von energiewendebedingten Veränderungen 
betroffen. Die Umsetzung des Energiekonzeptes der Bundes- 
regierung aus dem Jahr 2010 bedeutet langfristig den Übergang 
zu einer weitgehend CO

2
-neutralen Energieversorgung. Zu den 

wesentlichen Zielen dieses Konzeptes gehört daher auch die 
Senkung der CO

2
-Emissionen um 80 bis 95 Prozent, die Steigerung 

des Anteils der erneuerbaren Energien im Bereich der Stromerzeu- 
gung auf 80 Prozent und die Reduktion des Primärenergiever-
brauchs um 50 Prozent (jeweils zu erreichen bis 2050).

Für kommunale Energieversorger ergeben sich durch den mit 
der Energiewende verbundenen, in vielen Fällen disruptiven Struktur- 
wandel neue Chancen und Risiken. Die Zielsetzungen des Jahres 
2050 verdeutlichen, dass es sich bei dem Geschäftsmodell der 
ungekoppelten Erzeugung von Strom und Wärme aus fossilen 
Energieträgern um ein Auslaufmodell handelt. Die Ziele im Bereich 
des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der Reduktion des 
Primärenergieverbrauchs lassen sich dauerhaft nur dann erreichen, 
wenn die energiepolitischen Rahmenbedingungen so gestaltet 
werden, dass Investitionen in Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien, in Flexibilitätsoptionen zur Gewährleistung der Versor- 
gungssicherheit sowie in effizienzsteigernde Maßnahmen wirt- 
schaftlich vertretbar sind.

Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen die Krise im Bereich der 
zentralen Erzeugung von Strom in fossil befeuerten Anlagen im 
kommunalen Bereich. Auch im Bereich des Großhandels und des 
Vertriebs von Strom und Gas sind zukünftig, nicht zuletzt aufgrund 
des Trends zur zunehmenden Eigenversorgung, sinkende Erträge  
zu erwarten. Durch die Notwendigkeit des energiewendebeding-
ten Ausbaus der Verteilnetze ergeben sich zusätzliche Kosten, 
die im regulierten Bereich im Rahmen einer angemessenen 

Eigenkapitalrendite auch zu zusätzlichen Erlösen führen sollten. 
Grundsätzlich betrachtet ergeben sich bezogen auf den Ausbau 
der erneuerbaren Energien gute Entwicklungsmöglichkeiten. Es 
besteht aber die Gefahr, dass die kommunalen Versorger hier und 
auch im Bereich der energienahen Dienstleistungen das Feld konkur- 
rierenden Akteuren überlassen bzw. durch strukturelle Hemmnisse 
die vorhandenen Chancen nicht nutzen können. 

Bei den gegenwärtigen Brennstoffpreisverhältnissen und dem 
niedrigen CO

2
-Preis gehören gasbefeuerte Kraftwerke zu den Ver- 

lierern des energiewirtschaftlichen Strukturwandels. Da diese 
oft von kommunalen Energieversorgern betrieben werden, hat 
dies erhebliche Auswirkungen auf deren wirtschaftliche Situation. 
Durch ein stärker aufeinander abgestimmtes Design der klimapoliti- 
schen und energiepolitischen Instrumente kann es den verantwort- 
lichen Entscheidungsträger_innen auf EU-Ebene, in der Bundes- 
politik und der Kommunalverwaltung jedoch gelingen, die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die kommunalen Energie- 
versorger ihre Aufgaben in der Daseinsvorsorge auch im Kontext 
der Energiewende wahrnehmen und gleichzeitig als „Manager 
der Energiewende vor Ort“ einen erheblichen Beitrag zur Dekarbo- 
nisierung Deutschlands leisten können. 

Zu den hierfür zentralen energiepolitischen Forderungen 
gehören: (1) die Emission von Treibhausgasen sektorenüber-
greifend mit einem (Mindest-)Preis zu belegen, (2) Hemmnisse 
in Bezug auf kosteneffiziente Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz durch eigenständige, effizienzbezogene Politik- 
instrumente zu beseitigen und (3) die Kosten von innovativen 
Verfahren zur Emissionsminderung auch weiterhin durch eine 
gezielte Technologieförderung zu senken. 

Deshalb ist es wichtig, auf mittlere Frist gasbefeuerte Kraft- 
Wärme-Kopplungsanlagen angemessen zu fördern. Nur so kann es  
gelingen, den weiteren Ausbau dieser emissionsarmen Form der 
Bereitstellung von Strom, Wärme und Flexibilität zum Ausgleich 
der Variabilität erneuerbarer Energien zu forcieren. Wichtig 
sind darüber hinaus ein umfassendes Monitoring der Energie- 
wende und ein energiepolitischer Prozess, der sicherstellt, 
dass im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien und 
der hierfür erforderlichen Erweiterung der Verteilnetze die 
Renditen erwirtschaftet werden können, die notwendig sind, 
damit die Energiewendeziele der Bundesregierung von den 
energiewirtschaftlichen Akteuren auch umgesetzt werden.

2
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3.1 BEDEUTUNG KOMMUNALER 
ENERGIEVERSORGER

Die im Verband kommunaler Unternehmen (VKU) zusammen-
geschlossenen kommunalen Energieversorger beschäftigen 
nach Angaben des Verbandes (VKU 2016a) knapp 100.000 
Mitarbeiter_innen (davon 61.000 im Strombereich, 27.000 in 
der Gasversorgung und 10.000 in der Wärmeversorgung). 
Mehr als 4,5 Milliarden Euro investierten die kommunalen Energie- 
versorger 2014 in den Ausbau und Erhalt der energiewirtschaft-
lichen Infrastruktur. Über Verteilnetze mit einer Länge von 
insgesamt 770.000 km (Strom), 315.000 km (Erdgas) und 
23.000 km (Wärme) versorgen sie 25,9 Millionen Stromab- 
nehmer_innen,1 10 Millionen Gasabnehmer_innen und 
600.000 Wärmeabnehmer_innen. Sie bewirtschaften damit 
knapp 45 Prozent der Stromverteilnetze. Mit 70 Milliarden 
kWh erzeugen sie einen nicht unerheblichen Teil des abge- 
gebenen Stromes in eigenen Kraftwerken.2 

Durch die Versorgung der privaten Haushalte sowie eines 
Großteils des Bereichs Gewerbe, Handel und Dienstleistungen 
mit Strom, Gas und z. T. auch Wärme nehmen kommunale 
Energieversorger unverzichtbare Aufgaben im Bereich der 
Daseinsvorsorge wahr. Ein nicht unerheblicher Teil der Umsatz- 
erlöse in Höhe von 51 Milliarden Euro (Strom), 25 Milliarden 
Euro (Gas) bzw. 4,2 Milliarden Euro (Wärme) trägt direkt (z. B. 
in Form von an die kommunalen Eigner_innen abgeführten 
Unternehmensgewinnen) oder indirekt (z. B. durch kommunale 
Steuereinahmen oder die Einkommen der Beschäftigten) zur 
Wertschöpfung in den Kommunen bei (vgl. Tenberg et al. 
2016). Aber auch andere Bereiche der Daseinsvorsorge (z. B. 
der oft defizitäre öffentliche Personennahverkehr) werden 
über diese Erlöse in der Regel mitfinanziert. 

„Unter den öffentlichen Unternehmen besitzen Stadtwerke 
eine zentrale Rolle in der Gewährleistung der Daseinsvorsorge. 
Sie sind nicht nur Energieversorger, sondern oftmals auch 

1 Die Angaben zur Anzahl der versorgten Abnehmer_innen beziehen sich 
auf die Zahl der installierten Zähler.

2 Die in diesem Absatz genannten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2014.

Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Ihr 
Portfolio reicht von der Strom-, Gas- oder (Fern-)Wärmever- 
sorgung über Entsorgungsleistungen (Abfall und Abwasser) bis 
hin zum Betrieb von Bussen, Straßenbahnen und Schwimmbädern. 
Einige Stadtwerke bieten außerdem Telekommunikations-
dienstleistungen an. Damit übernehmen sie wichtige kommunale 
Aufgaben“ (Institut für den öffentlichen Sektor/KPMG 2016: 4). 
Bislang ermöglichten es die Einnahmen aus der Energiever-
sorgung den kommunalen Unternehmen, weniger profitable 
Bereiche zu finanzieren oder durch Ausschüttungen die 
kommunalen Haushalte zu entlasten. Nach Aussagen des 
Kompetenzzentrums für öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur 
und Daseinsvorsorge an der Universität Leipzig (Kompetenz-
zentrum/DKB 2016: 17) schütteten mehr als 80 Prozent der 
befragten Stadtwerke 2014 erwirtschaftete Gewinne an ihre 
Anteilseigner aus. Die durchschnittliche Ausschüttungsquote 
betrug mehr als 50 Prozent des Jahresüberschusses. 

Kommunale Energieversorger besitzen als wichtige kommu- 
nale Akteure, als Betreiber kommunaler Energieumwand-
lungsanlagen, als Verantwortliche für die Fernwärmenetze und 
als Anbieter von energienahen Dienstleistungen die Möglichkeit, 
in erheblichem Umfang zur erfolgreichen Umsetzung der 
Energiewende vor Ort beizutragen. Gleichzeitig sind sie selbst 
von energiewendebedingten Veränderungen betroffen. In 
welchem Umfang es den kommunalen Energieversorgern gelingt, 
den neuartigen Herausforderungen, die mit der Energiewende 
verbunden sind, gerecht zu werden, soll im Folgenden unter- 
sucht werden. 

3.2 WIRTSCHAFTLICHE LAGE KOMMUNALER 
ENERGIEVERSORGER

Eine ganze Reihe aktueller Studien befasst sich mit der gegen- 
wärtigen wirtschaftlichen Lage kommunaler Energieversorgungs- 
unternehmen. In diesem Abschnitt geht es zunächst um 
Aussagen zur wirtschaftlichen Performance der Energieunter-
nehmen als Ganzes. Eine genauere Analyse des augenblicklichen 
Zustandes und der Perspektiven bezüglich der einzelnen 

3
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Unternehmenssparten bzw. Geschäftsfelder erfolgt im 
Kapitel 5. 

Die Studie, die das Institut für den öffentlichen Sektor e.V. 
in Zusammenarbeit mit KPMG (2016) veröffentlicht hat, be- 
schreibt die wirtschaftliche Lage der kommunalen Energiever-
sorger wie folgt: „Stadtwerke haben zum Teil Investitionen in 
effiziente konventionelle Kraftwerke getätigt, die sich aber […] 
für viele nicht lohnen. Von den niedrigen Preisen für CO

2
-Emissions- 

zertifikate profitieren vor allem alte Kohlekraftwerke – Strom 
aus effizienten, umweltfreundlichen Gaskraftwerken mit 
teureren Brennstoffkosten wird immer seltener eingespeist […]. 
Viele Stadtwerke bekommen dies zu spüren: Rückläufige 
Jahresergebnisse und fehlende eigene Finanzmittel sind die 
Folge“ (Institut für den öffentlichen Sektor e.V./KPMG 2016: 9). 

Mehr als drei Viertel der knapp 100 analysierten Unternehmen 
(vgl. Abbildung 1) befinden sich in wirtschaftlicher Hinsicht in 
der Kategorie „– –“ (angespannte wirtschaftliche Situation) 
bzw. „–“ (eher unbefriedigende wirtschaftliche Situation). In knapp 
einem Viertel der Fälle kommt es bereits jetzt zu einem kriti- 
schen Zustand, bei dem eine angespannte wirtschaftliche 
Situation des Versorgers auf eine angespannte Haushaltslage 
der dazugehörigen Kommune stößt (Institut für den öffentlichen 
Sektor e.V./KPMG 2016: 13).

Abbildung 1
Aktuelle wirtschaftliche Lage deutscher Stadtwerke und der dazu 
gehörigen Kommunen

Kommunale Konzerne

Stadtwerke-Konzerne

+ – – –

24,0 % 37,0 % 39,8 %

Kommunen

+ 20,4 % 6,5 % 9,7 % 4,3 %

– 28,0 % 8,6 % 8,6 % 10,8 %

– – 51,5 % 8,6 % 18,3 % 24,7 %

Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor e. V./KPMG 2016: 13. Anzahl der befragten Stadtwerke: n = 93; 
eigene Darstellung. 

In ihren Geschäfts- und Lageberichten nennen mehr als 60 Prozent 
der unter „– –“ kategorisierten Stadtwerke die Energiewende 
als Grund für ihre unbefriedigende wirtschaftliche Lage. Zu 
den genannten Gründen zählen der „vermehrt unrentable 
Betrieb konventioneller Anlagen, der hohe Investitionsbedarf 
in erneuerbare Energien und Netze, der Preisanstieg nicht beein- 
flussbarer Strompreisbestandteile, gestiegener Wettbewerbs-
druck, fallende Marktpreise und somit sinkende Gewinnmargen. 
Im Nachhinein als Fehler bewertete Investitionen in Gas- oder 
Kohlekraftwerke nennen 16 Stadtwerke als Ursache für ihre 
Lage“ (Institut für den öffentlichen Sektor e.V./KPMG 2016: 17). 

Betrachtet man die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke, so 
ist zu beachten, dass die Energiewende zwar einen Einfluss auf 
die wirtschaftliche Entwicklung hat, diese aber nicht vollständig 
bestimmt. Zu berücksichtigen sind parallel ablaufende sozio- 
ökonomische Prozesse, die sich ebenfalls in negativer Art und 
Weise auswirken können. Hierzu zählt der demografische 
Wandel, der in strukturschwachen Regionen zu einem 

Bevölkerungsrückgang und damit zu einer sinkenden Zahl der 
Stromkund_innen führt, ebenso wie die Zunahme preissensibler 
Kund_innen, die häufiger als früher ihren Versorger wechseln 
(Institut für den öffentlichen Sektor e.V./KPMG 2016: 9–10). 

Interessanterweise geht es kleineren Stadtwerken in der 
Regel wirtschaftlich besser als größeren. „35 Prozent der Stadt- 
werke mit einem Umsatz kleiner als 200 Millionen Euro sind 
unter „+“ kategorisiert. Zum Vergleich: Dies trifft nur auf 6 Prozent 
der Stadtwerke mit einem Umsatz größer als 1.000 Millionen 
Euro zu“ (Institut für den öffentlichen Sektor e.V./KPMG 
2016: 16). 

Aktuelle Studien bestätigen die hier gemachten Aussagen. 
Gemäß einer Untersuchung von PricewaterhouseCoopers (PwC) 
zur Finanzierungsfähigkeit kommunaler Energieversorger (PwC  
2016: 17) waren in 2014 bei mehr als 80 Prozent der mehrheitlich 
kommunalen Energieversorger die Nettoumsätze rückläufig. 
Bei vielen von ihnen sank gleichzeitig auch das Betriebsergebnis 
vor Abschreibungen (ausgedrückt in Form des EBITDA3). 

Einer der Gründe, warum es größeren Stadtwerken wirtschaft- 
lich tendenziell schlechter geht als kleineren, könnte darin zu 
suchen sein, dass diese aufgrund der von ihnen betriebenen 
Kraftwerke stärker von den Auswirkungen der Energiewende 
betroffen sind als kleinere, die selbst keine Kraftwerke besitzen. 
Empirisch erkennt man dies z. B. daran, dass die EBITDA-Marge 
der Energieversorgungsunternehmen, die Beteiligungen an 
Kraftwerken halten, in den letzten vier Jahren um durchschnittlich 
mehr als Zwei-Prozent-Punkte unter der Marge von 13,6 Prozent 
lag, die der Durchschnitt der betrachteten EVU erwirtschaften 
konnte (PwC 2016: 40). Ein Blick auf die erzeugten Strommengen 
stützt diese These. Bezogen auf das Vorjahr nahm die Strom- 
erzeugung in 2014 im Bereich der Gaskraftwerke um 14,3 Prozent 
ab (BNetzA 2015: 48). 

Da sich die Energiewende unterschiedlich auf die einzelnen 
Sparten kommunaler Energieversorger auswirkt, sollen die ein- 
zelnen Geschäftsfelder (Erzeugung von Strom und Fernwärme, 
Großhandel und Energievertrieb, Netze und Messwesen sowie 
energienahe Dienstleistungen) im Kapitel 5 getrennt analysiert 
werden. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der sich verändernden 
klima- und energiepolitischen Rahmenbedingungen und der 
sich daraus ergebenden energiewirtschaftlichen Entwicklungen. 
Das folgende Kapitel befasst sich deshalb zunächst einmal mit 
diesen Entwicklungen.

3 Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation (Ergebnis 
vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle 
Vermögensgegenstände).



8FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – Wirtschafts- und Sozialpolitik

4.1 KLIMAPOLITISCHE RAHMEN-
BEDINGUNGEN AUF GLOBALER EBENE

Im Rahmen der 21. Vertragsstaatenkonferenz zur Klimarahmen-
konvention in Paris wurde im Dezember 2015 das völker- 
rechtlich verbindliche Ziel verankert, die Veränderung der globalen  
Mitteltemperatur im Vergleich zum vorindustriellen Wert auf 
deutlich unter 2 Grad (möglichst sogar auf unter 1,5 Grad) zu 
begrenzen. Wie Klima- und CO

2
-Kreislaufmodellrechnungen 

zeigen, lässt sich dies nur erreichen, wenn die Nettoemission 
von CO

2
 in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auf null 

reduziert wird (IPCC 2014a: 10; IEA 2014: 24). 
In technologischer Hinsicht gibt es im Wesentlichen zwei 

Möglichkeiten, die gewünschte Emissionsreduktion zu erreichen, 
ohne gleichzeitig die Bereitstellung von Energiedienstleistungen 
infrage zu stellen: 

1. die Reduktion der Endenergienachfrage durch effizienz- 
steigernde Maßnahmen (z. B. im Gebäudebereich, in der 
Industrie und im Verkehr);

2. die CO
2
-arme Bereitstellung der nachgefragten Endenergie 

(z. B. durch die Nutzung erneuerbarer Energien). 

Durch den Einsatz sogenannter Integrated-Assessment-Modelle 
ist es möglich, die Kombination aus effizienzsteigernden 
Maßnahmen und aus Anlagen zur Nutzung emissionsarmer 
Versorgungstechnologien zu bestimmen, die auf globaler 
Ebene zu minimalen Vermeidungskosten führt (Bruckner et al. 
2014). Hierbei zeigt sich, dass sich die sogenannten Demand 
Side Options (z. B. effizienzsteigernde Maßnahmen im Endenergie- 
nachfragesektor) und die Supply Side Options (z. B. emissionsarme 
Energieversorgungstechniken) bis zu einem gewissen Grad 
gegenseitig ergänzen und gerade bei moderaten Minderungszielen 
keinem von beiden aus ökonomischen Gründen eine Vorzug- 
stellung eingeräumt werden sollte. 

4.2 KLIMAPOLITISCHE RAHMEN-
BEDINGUNGEN AUF EBENE DER EU

Wie die Internationale Energieagentur (IEA) wiederholt betont 
hat, besteht eine kosteneffiziente klimapolitische Strategie zur 
Erreichung ehrgeiziger Klimaschutzziele darin, (1) die Emission 
von Treibhausgasen (z. B. durch die Einführung eines Emissions- 
handelssystems) mit einem Preis zu belegen (sogenanntes 
Carbon Pricing), (2) Hemmnisse in Bezug auf kosteneffiziente 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz durch eigen- 
ständige, effizienzbezogene Politikinstrumente zu beseitigen und  
(3) die Kosten von innovativen Verfahren zur Emissionsminderung 
(z. B. im Bereich der erneuerbaren Energien) durch eine gezielte 
Technologieförderung zu senken (IEA 2011). 

Trotz dieser grundsätzlichen Komplementarität der klima- 
politischen Instrumente ergeben sich bei ihrem gleichzeitigen 
Einsatz in der Praxis potenziell negative Interaktionen, die recht- 
zeitig erkannt und vermieden werden sollten. Ein Beispiel 
dafür sind die strukturellen Defizite des europäischen Emissions- 
handelsregimes, das über die niedrigen CO

2
-Preise mitverantwort-

lich für die niedrigen Strompreise ist und damit für die schwierige 
wirtschaftliche Lage vieler (darunter auch kommunaler) Gas- 
kraftwerke. Wie dieses Beispiel zeigt, werden kommunale  
Unternehmen nicht nur durch die nationalen energiepolitischen 
Rahmenbedingungen beeinflusst. Dort, wo – wie im Bereich 
des europäischen Emissionshandels (EU ETS) – auf nationale 
klimapolitische Instrumente zugunsten eines europäischen 
Ansatzes verzichtet wurde oder die Energiemärkte – wie z. B. 
im Bereich des EU-Strombinnenmarktes – bewusst gekoppelt 
werden, kann die energiewirtschaftliche Entwicklung in Deutsch- 
land ohne die Betrachtung der europäischen Ebene nicht ver- 
standen werden. 

Bevor im Kapitel 4.3. die nationalen Energiewendeziele be- 
schrieben werden, sollen deshalb zunächst die europäischen 
klimapolitischen Ziele betrachtet werden. 

4

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHER 
STRUKTURWANDEL
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Auf Ebene der EU lassen sich die derzeit gültigen „20-20-20  
bis 2020“-Ziele wie folgt zusammenfassen: 
– Minderung der Treibhausgasemissionen um 20 Prozent;
– Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien am 

Endenergieverbrauch auf 20 Prozent;
– Steigerung der Energieeffizienz um 20 Prozent.

Die Umsetzung dieser Ziele erfolgt über die EU-Emissionshandels- 
Richtlinie, die EU-Erneuerbaren-Richtlinie und die EU-Effizienz-
richtlinie (BMWi 2016a).  

Die Beschlüsse des Europäischen Rates vom 23. und 24.10.2014 
konkretisieren die sich auf das Jahr 2030 beziehenden weiter- 
gehenden Überlegungen zur zukünftigen Ausgestaltung des 
EU-Klima- und Energierahmens. Diese enthalten (BMWi 2016a): 
– ein Ziel für EU-interne Emissionsminderungen von mindestens 

40 Prozent gegenüber 1990; 
– ein EU-Ziel für einen Anteil erneuerbarer Energien am Energie- 

verbrauch von mindestens 27 Prozent;
– ein Energieeffizienzziel in Höhe von mindestens 27 Prozent 

Energieeinsparungen bis 2030. 

Der am 15.7.2015 veröffentlichte Vorschlag der Europäischen 
Kommission zur Ausgestaltung des Emissionshandels in der 
vierten Handelsperiode (2020 bis 2030) enthält folgende 
Eckpunkte: (1) Umsetzung des EU-Klimaziels im Bereich des 
EU-Emissionshandels, (2) einen jährlichen Reduktionsfaktor in 
Höhe von 2,2 Prozent für die Emissionsobergrenze („Cap“), 
(3) die Aufteilung der Emissionsmengen, die über eine Auktion 
oder durch kostenlose Zuteilung ausgegeben werden sollen, 
sowie (4) Regelungen zu Carbon Leakage zum Schutz der 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Ergänzend hierzu veröffent- 
lichte die EU-Kommission am 20.7.2016 (EC 2016) einen Vorschlag 
dazu, wie die EU-Klimaziele 2030 der nicht vom EU-Emissions-
handel betroffenen Sektoren in nationale Ziele übersetzt werden  
können (BMWi 2016b).

Zur Stabilisierung der CO
2
-Preise im EU ETS wurde auf euro- 

päischer Ebene darüber hinaus bereits 2015 die Einführung einer 
Marktstabilitätsreserve beschlossen, die ab dem 1.1.2019 
wirksam wird und die Überschüsse im Emissionshandel reduzieren 
soll (BMWi 2016b). Unabhängige Analysen jedoch gehen davon 
aus, dass die Überschüsse zwischen 2020 und 2030 zwar 
abgebaut, aber nicht vollständig beseitigt werden. Solange 
die Marktakteure für die Zeit nach 2030 keine substanziellen 
Reformen erwarten, muss man somit bis 2030 mit eher mode- 
raten CO

2
-Preisen rechnen (Janssen et al. 2015: 10). 

Am 25.2.2015 hat die Europäische Kommission außerdem 
einen Vorschlag zur Schaffung einer Energieunion vorgelegt 
(European Commission 2015; Zachmann 2015), der die Energie- 
versorgungssicherheit, die Schaffung eines vollständig integrierten 
EU-Energiebinnenmarktes, die Steigerung der Energieeffizienz, 
die Verringerung der CO

2
-Emissionen und die Förderung der 

Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu den 
zentralen Zielen der EU-Energie- und Klimapolitik erklärt. Der 
Europäische Rat ist am 19.3.2015 diesem Vorschlag gefolgt.

4.3 ENERGIEPOLITISCHE RAHMEN-
BEDINGUNGEN AUF NATIONALER EBENE

Die Bundesregierung hat in ihren Beschlüssen zur Energiewende 
bereits in 2010 eine Reihe quantitativer Ziele festgelegt, die 
beschreiben, welchen Beitrag Deutschland zur Eindämmung des 
globalen Klimawandels sowie zur Schonung endlicher Ressourcen 
leisten möchte (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1
Quantitative Ziele der Energiewende und Grad der 

Zielerreichung in 20154

Quelle: BMWi 2016c: 4. * Vorläufiger Wert für 2015. ** EU-Ziel.

Die in der Tabelle 1 genannten Ziele der Energiewende sind im 
Wesentlichen bereits im Energiekonzept der Bundesregierung 
enthalten, das im Jahr 2010 veröffentlicht wurde (Bundesregierung 
2010). Die konkrete Umsetzung in geltendes Recht erfolgt im 
Rahmen eines kontinuierlichen gesetzgeberischen Anpassungs- 
prozesses, der zur Novellierung einer Vielzahl energiepolitischer 
Gesetze und Verordnungen führt bzw. bereits geführt hat. 
Der aktuelle Stand der Umsetzung der betroffenen Gesetzge- 
bungsverfahren wird regelmäßig vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) veröffentlicht (BMWi 2016c). 

4 Die hier wiedergegebenen Werte zur bisherigen Zielerreichung sind dem 
aktuellen Monitoring-Bericht zur Energiewende entnommen (BMWi 2016c). 
Aktuellere Werte liegen nur in Ausnahmefällen vor. Wo dies der Fall ist, wird im 
weiteren Verlauf der Studie darauf Bezug genommen.

JAHR 2015 2020 2030 2050

TREIBHAUSGASEMISSIONEN

Treibhausgasemissionen
(Reduktion bezogen auf 1990)

27,2 %* 40 % 55 % 80–
95 %

ERNEUERBARE ENERGIEN

Anteil am Bruttoendenergie-
verbrauch

14,9 %    18 % 30 % 60 %

Anteil am Bruttostrom-
verbrauch

31,6 %     35 % 50 % 80 %

Anteil am Wärmeverbrauch 13,2 %    14 %

Anteil im Verkehrsbereich 5,2 % 10 %**

EFFIZIENZ UND VERBRAUCH

Primärenergieverbrauch
(Reduktion bezogen auf 2008)

7,6 %    20 % 50 %

Endenergieproduktivität 
(pro Jahr)

1,3 %
(2008–2015)

2,1 %
(2008–2050)

Bruttostromverbrauch
(Reduktion bezogen auf 2008)

4 %    10 % 25 %

Primärenergiebedarf Gebäude
(Reduktion bezogen auf 2008)

15,9 % 80 %

Wärmebedarf Gebäude
(Reduktion bezogen auf 2008)

11,1 %    20 %

Endenergieverbrauch Verkehr
(Reduktion bezogen auf 2005)

–1,3 %
(Anstieg)

   10 % 40 %
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Im Vergleich zum Energiekonzept aus dem Jahr 2010 hat sich 
im Bereich der sogenannten politischen Ziele durch die Reaktor- 
katastrophe in Fukushima und dem daraufhin revidierten 
Beschluss zur Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke 
eine substanzielle Veränderung ergeben. Zu den grundlegenden 
politischen Zielen der Energiewende gehört neben den Klima- 
schutzzielen und der Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit 
sowie der Versorgungssicherheit nun auch der Ausstieg aus der 
Nutzung der Kernenergie, der bis zum Jahr 2022 abgeschlossen 
sein soll (BMWi 2016d; BMWi 2015a: 8). Auf der sogenannten 
Strategieebene versucht man die politischen Ziele durch zwei 
Kernziele zu erreichen. „Die Kernziele beschreiben die zentralen 
Strategien des Energiekonzepts, mit denen die Energiewende 
vorangebracht werden soll. Dies sind der Ausbau erneuerbarer 
Energien und die Senkung des Primärenergieverbrauchs bzw. 
die Steigerung der Energieeffizienz. Beide Kernziele werden 
durch Steuerungsziele für die drei Handlungsfelder Strom, Wärme 
und Verkehr konkretisiert. Steuerungsziele und dazugehörige 
Maßnahmen werden optimiert, um die übergeordneten Ziele 
möglichst zuverlässig und kostengünstig zu erreichen“ (BMWi 
2015a: 8).

4.4 STAND DER UMSETZUNG DER 
ENERGIEWENDE

Zum Stand der Umsetzung weisen der aktuelle Monitoring- 
Bericht (BMWi 2016c: 4) sowie der aktuelle Bericht zum Ausbau 
der erneuerbaren Energien (BMWi 2016e: 2) folgende Ent- 
wicklungen aus:
– Die Treibhausgasemissionen sind gegenüber dem Referenzjahr 

1990 um 27,2 Prozent zurückgegangen. Dennoch wird das 
Ziel einer Reduktion von 40 Prozent bis 2020 im Trend nicht 
erreicht. Die Bundesregierung hat deshalb zusätzliche Maß- 
nahmen beschlossen, mit denen das Ziel erreicht werden soll 
(BMWi 2015a: 49; BMWi 2016c: 59). 

– Der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch stieg 
in 2015 auf 31,6 Prozent. Die Entwicklung liegt hier bezogen 
auf das Ziel (35 Prozent in 2020) auf Zielkurs (BMWi 2016c: 13).

– Der Anteil der erneuerbaren Energien am Wärmeverbrauch stieg  
in 2015 auf 13,2 Prozent. Die Entwicklung liegt hier bezogen 
auf das Ziel (14 Prozent in 2020) auf Zielkurs (BMWi 2016c: 16).

– Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergie-
verbrauch lag 2015 bei 14,9 Prozent. Das Ziel (18 Prozent in 
2020) kann im Trend erreicht werden (BMWi 2016c: 12).

– Der Primärenergieverbrauch hat sich im Jahr 2015 gegenüber 
dem Referenzjahr (2008) um 7,6 Prozent und damit um deut- 
lich weniger als die Hälfte des Zielwertes (20 Prozent bis 2020) 
verringert. Die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans 
Energieeffizienz (NAPE) soll Anreize zur Zielerreichung bieten 

 (BMWi 2015a: 24). 
– Die durchschnittliche Steigerung der Energieeffizienz zwischen 

2008 und 2015 lag mit 1,3 Prozent unter dem im Energie- 
konzept vorgesehenen Wert von 2,1 Prozent (BMWi 2016c: 27).

– Der Wärmebedarf der Gebäude hat sich seit 2008 um 
11,1 Prozent verringert. Bei linearer Fortschreibung würde der 
Zielwert (Reduktion um 20 Prozent) in 2020 nicht erreicht 
werden (BMWi 2016c: 37). 

– Der Bruttostromverbrauch hat sich im Vergleich zum Jahr 
2008 um vier Prozent verringert. Bei linearer Fortschreibung 

würde auch hier der Zielwert (Reduktion um zehn Prozent) in 
2020 nicht erreicht werden (BMWi 2016c: 30).

Während die Ziele der Energiewende, die sich auf den Einsatz 
der erneuerbaren Energien im Strom- und Wärmesektor be- 
ziehen, somit aller Voraussicht nach erreicht werden, bestehen 
bezogen auf die Effizienzziele derzeit noch Defizite, die insbe- 
sondere durch den NAPE der Bundesregierung adressiert werden 
sollen (BMWi 2015a: 29). Am 12.8.2016 hat das BMWi darüber 
hinaus das Grünbuch „Energieeffizienz“ veröffentlicht (BMWi 
2016f). Als Motivation für diesen Schritt betonte das BMWi: 
„Mit dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) wurden 
bereits im Dezember 2014 neue Anreize für Effizienzinvestitionen 
durch eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen und weiterführenden 
Arbeitsprozessen geschaffen. Die ambitionierten Ziele des 
Energiekonzepts geben aber vor, dass das Tempo weiterhin 
gesteigert wird und die bestehenden Energieeffizienzpotenziale 
noch besser genutzt werden müssen. Bereits jetzt muss daher 
eine weitergehende, mittel- bis langfristige Energieeffizienz-
strategie mit einem Zeithorizont bis 2050 definiert werden“ 
(BMWi 2016g). 

Die größte Herausforderung besteht aber hinsichtlich der 
Reduktion der Treibhausgasemissionen. Um die durch den 
Monitoring-Prozess identifizierte Emissionsminderungslücke 
bis 2020 zu schließen, hat die Bundesregierung 2014 das Aktions- 
programm Klimaschutz 2020 verabschiedet, das mehr als 100 
Einzelmaßnahmen umfasst. Ähnlich wie dies beim Grünbuch 
„Energieeffizienz“ der Fall ist, soll auch dieser Prozess bis 2050 
weitergedacht werden. Der Klimaschutzplan 2050, der dies 
leisten soll, wurde am 14.11.2016 vom Bundeskabinett verab- 
schiedet (BMUB 2016a). 

4.5 ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE 
ENTWICKLUNG

Die Umsetzung der Energiewende führt zu einem fundamentalen 
Strukturwandel im Bereich der Energiewirtschaft (Kompetenz- 
zentrum/DKB 2016), der sich schlagwortartig am besten mit 
den Begriffen Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digi- 
talisierung (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW) 2015: 2) beschreiben lässt. 

Bei einer Analyse der damit verbundenen treibenden Kräfte 
(im Sinne sogenannter Drivers) ist zu berücksichtigen, dass es 
sich bei der Dekarbonisierung um ein primäres Ziel der Energie- 
wende handelt (BMWi 2016c: 5). Die Dezentralisierung ist im 
Gegensatz dazu kein Ziel an sich, sondern ein Ergebnis der zur 
Verfügung stehenden ortsabhängigen Ressourcen im Bereich 
der erneuerbaren Energien, der verfügbaren Technologien sowie 
der gewählten Ausgestaltung der klima- und energiepolitischen 
Instrumente, z. B. des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) oder 
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG). Sieht man von 
übergreifenden industriepolitischen Zielsetzungen ab, so handelt 
es sich bei der Digitalisierung der Energiewende in Abgrenzung 
hierzu um einen politisch gewollten Prozess (Bundesrat 2016a), 
der die Systemintegration der erneuerbaren Energien erleichtern 
und die Versorgungssicherheit erhöhen soll. 

Die von der Bundesregierung im Zusammenhang mit der 
Energiewende verabschiedeten Gesetze und Verordnungen 
(BMWi 2016c: 3) wirken auf kommunale Energieversorger in 
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unterschiedlicher Art und Weise. In einigen Fällen nehmen diese 
direkt Einfluss (z. B. dann, wenn das EEG oder das KWKG zur 
Förderung eigener Investitionen herangezogen werden). Oft 
ist die Wirkung aber auch indirekt: Die Maßnahmen im Effizienz- 
bereich zielen z. B. auf eine Reduktion der Stromnachfrage 
sowie der Wärmenachfrage im Gebäudebereich (BMWi 2015a). 
Hieraus resultiert eine sinkende Nachfrage nach den Produkten 
(z. B. Strom, Fernwärme, Erdgas), die von den Vertrieben der 
kommunalen Energieversorger bereitgestellt werden, was mit 
sinkenden Erträgen einhergehen kann. 

Besonders schwer prognostizierbar sind Veränderungen des 
energiewirtschaftlichen Umfelds, die sich erst als Ergebnisse der 
Aggregation vielfältiger Einzelwirkungen und einzelwirtschaftlicher 

Entscheidungen ergeben. Ein prominentes Beispiel hierfür ist 
die Entwicklung des Großhandelspreises für elektrische Energie, 
der die Betriebsführungs- und Investitionsentscheidungen 
kommunaler Energieversorger in erheblichem Maße beeinflusst.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien beeinflusst über den 
Merit-Order-Effekt (enervis energy advisors/BET 2013) die Höhe 
des Spotmarktstrompreises und damit die Deckungsbeiträge 
der von den kommunalen Energieversorgern betriebenen Kraft- 
werke. Im Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung sind die 
niedrigen Spotmarktpreise aber auch durch weitere Faktoren 
bedingt. Dazu gehören die Brennstoffpreise und die Preise für 
die CO

2
-Zertifikate. Für die Abschätzung der zukünftigen Erlös- 

möglichkeiten im Bereich der Vermarktung von Strom ist es 

Quelle: EEX, eigene Darstellung.

Abbildung 2a
Entwicklung der Spotmarktpreise sowie der Spreads und 
der verantwortlichen Einflussfaktoren
Historische Entwicklung der Brennstoffpreise
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Quelle: EPEX, EEX, eigene Darstellung.

Abbildung 2c
Entwicklung der Spotmarktpreise sowie der Spreads und 
der verantwortlichen Einflussfaktoren
Historische Entwicklung der Börsenpreise für Strom
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Quelle: EEX, eigene Berechnungen.

Abbildung 2d
Entwicklung der Spotmarktpreise sowie der Spreads und 
der verantwortlichen Einflussfaktoren
Historische Entwicklung der Spreads für Steinkohlekraftwerke 
(Wirkungsgrad 43 %) und Gaskraftwerke (Wirkungsgrad 55 %)
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Quelle: EEX, eigene Darstellung.

Abbildung 2b
Entwicklung der Spotmarktpreise sowie der Spreads und 
der verantwortlichen Einflussfaktoren
Historische Entwicklung der CO

2
-Zertifikatspreise
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deshalb hilfreich, die historische Entwicklung der Spotmarktpreise 
zusammen mit den hierfür verantwortlichen Einflussfaktoren 
genauer zu analysieren (vgl. Abbildung 2).

Maßgeblich für die Wirtschaftlichkeit von Investitionsent-
scheidungen im Kraftwerksbereich ist langfristig betrachtet 
die Deckung der Vollkosten, also der Kosten für den Bau der 
Anlagen, deren Betrieb und gegebenenfalls deren Rückbau. Dies 
gelingt dann, wenn die Differenz5 aus den Erlösen (die z. B. durch 
die Vermarktung des Stromes am Großhandel erzielt werden 
können) und den variablen Kosten für den Betrieb – über die 
Lebensdauer der Anlage betrachtet – ausreichen, die Fixkosten 
zu decken.

Betrachtet man den Deckungsbeitrag, der sich in einer ge- 
gebenen Marktsituation durch die Erzeugung und den Verkauf 
von einer Megawattstunde (MWh) erwirtschaften lässt, so spricht 
man vom sogenannten Spread. Dieser beziffert die Differenz 
zwischen dem beim Verkauf des Stroms am Großhandelsmarkt 
erzielbaren Erlös (d. h. dem Strompreis, vgl. Abbildung 2c) und 
den variablen Kosten, die mit der Erzeugung der jeweiligen MWh 
verbunden sind. Die variablen Kosten ergeben sich im Wesent- 
lichen aus den Kosten für die Brennstoffe, die für die Erzeugung 
einer MWh gebraucht werden (Abbildung 2a) und den Kosten 
für den Kauf der hierfür erforderlichen CO

2
-Emissionszertifikate 

(Abbildung 2b). 
Für Gaskraftwerke liegt dieser Spread (dann, wenn keine 

Wärmegutschriften durch Kraft-Wärme-Kopplung erzielt werden 
können) bereits seit 2011 unter dem Wert, der ausreichen würde, 
deren Vollkosten unter Berücksichtigung der Finanzierungs- 
und Fixkosten zu decken (enervis energy advisors/BET 2013: 
25). Neubauten sind unter diesen Bedingungen wirtschaftlich 
somit nicht darstellbar. Bereits vor einigen Jahren fielen die Spreads 
der Gaskraftwerke in den negativen Bereich (Abbildung 2d); 
eine Situation, die dazu führt, dass solche Anlagen, selbst dann, 
wenn sie schon gebaut wurden,6 nicht mehr wirtschaftlich zu 
betreiben sind (Deloitte 2015). 

Durch „technologisches Lernen“ (z. B. durch Skaleneffekte 
und durch den Übergang zur Serienfertigung) haben sich in 
den letzten Jahren die Stromerzeugungskosten im Bereich der 
erneuerbaren Energien erheblich reduziert (IEA 2016: 16). 
Dennoch liegen die Vollkosten pro MWh (sogenannte Levelized 
Cost of Energy, LCOE) für viele Technologiearten noch über 
dem weiterhin sinkenden Großhandelspreis. Obwohl zukünftig 
weitere Kostenreduktionen erwartet werden (Agentur für 
erneuerbare Energie 2016), ist auf absehbare Zeit in der Regel 
davon auszugehen, dass sich die erneuerbaren Energien ohne 
eine weitere Förderung nicht am Markt behaupten können. 

Die sinkenden Großhandelspreise für Strom (vgl. Abbildung 2c) 
führen darüber hinaus dazu, dass die EEG-Umlage steigt, die 
dazu verwendet wird, die Differenz zwischen den Vollkosten 
der Stromerzeugung und dem Verkaufserlös des von Anlagen 
zur Nutzung erneuerbarer Energien erzeugten Stroms aus- 
zugleichen (BMWi 2016c: 20). Kommunale Unternehmen 
können durch ihre Kundenähe als Vermittler zwischen dem 
energiepolitischen Entscheidungs- und Gesetzgebungsprozess 

5 In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird diese Differenz auch als De-
ckungsbeitrag bezeichnet.

6 Die mit dem Bau der Anlage verbundenen Investitionskosten sind aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht als versunkene Kosten („sunk cost“) zu betrachten. 
Sie spielen für Betriebsführungsentscheidungen keine Rolle mehr.

auf der Bundesebene und den sich daraus ergebenden Aus- 
wirkungen auf die Energienachfrager_innen (z. B. den Anstieg 
staatlich verursachter Stromkostenbestandteile) fungieren. Da 
jede Strompreissteigerung die Wechselbereitschaft der Strom- 
kund_innen erhöht, sind kommunale Unternehmen in nicht 
unerheblichem Maße auch in Bezug auf ihre Vertriebsaktivitäten 
von energiepolitischen Entscheidungen betroffen, die sie nicht 
steuern können. 

Neben den Spreads spielen in Bezug auf die absolute Höhe 
der Deckungsbeiträge auch die Volllaststunden eine wichtige 
Rolle, die von den einzelnen Kraftwerkstypen realisiert werden 
können. Diese wiederum sind abhängig davon, wo sich diese 
Kraftwerke innerhalb der Merit Order aufgrund ihrer Grenzkosten 
platzieren können. 

Bei den derzeit existierenden CO
2
- und Brennstoffpreisver-

hältnissen und einer leicht sinkenden Stromnachfrage geht der 
Ausbau der erneuerbaren Energien im Wesentlichen auf Kosten 
der gasbefeuerten Kraftwerke (vgl. Abbildung 3). Dämpfend auf 
diese Entwicklung wirkt sich nur der regulatorisch vorgegebene 
Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie und der aufgrund 
niedriger deutscher Spotmarktstrompreise (Netto-)Export ins 
europäische Ausland aus.

Wie Abbildung 3 deutlich macht, gelang es den erneuerbaren 
Energien bezogen auf die erzeugte Strommenge, den Rückgang 
der Stromproduktion aus Kernkraftwerken mehr als auszugleichen. 
Die mit sehr geringen Brennstoffkosten verbundene Nutzung 
der Braunkohle zeigt über viele Jahre hinweg eine nahezu 
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Abbildung 3
Historische Entwicklung und brennstoffbezogene Aufteilung der 
in Deutschland erzeugten Strommengen in TWh

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) 2017.
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unveränderte Stromproduktion. Das Anwachsen der Strom- 
produktion aus erneuerbaren Energien führt trotz des nicht 
unerheblichen Exports von Strom in das europäische Ausland 
in der energiewirtschaftlichen Praxis offensichtlich dazu, dass 
die im Betrieb teuren Stromerzeugungstechnologien, d. h. 
Erdgaskraftwerke und – in geringerem Maße auch Steinkohle- 
kraftwerke – weniger Strom erzeugen. 

Bei den gegenwärtigen Brennstoffpreisverhältnissen und dem  
niedrigen CO

2
-Preis gehören gasbefeuerte emissionsarme Kraft- 

werke zu den Verlierern des energiewirtschaftlichen Struktur- 
wandels. Da diese oft von kommunalen Energieversorgern 
betrieben werden, hat dies erhebliche Auswirkungen auf deren 
wirtschaftliche Situation. Näher beleuchtet wird dieser Zusam- 
menhang in Kapitel 5.2.

4.6 GESCHÄFTSMODELLE UNTER DRUCK

Zu den wesentlichen Zielen des Energiekonzeptes der Bundes-
regierung gehört, wie schon erwähnt, die Senkung der CO

2
-

Emissionen um 80 bis 95 Prozent, die Steigerung des Anteils der 
erneuerbaren Energien im Bereich der Stromerzeugung auf 
80 Prozent und die Reduktion des Primärenergieverbrauchs um 
50 Prozent (jeweils zu erreichen bis 2050). Während die Ziele 
der Energiewende, die sich auf die erneuerbaren Energien 
beziehen, aller Voraussicht nach erreicht werden, bestehen 
bezogen auf die Effizienzziele und Treibhausgasminderungs-
ziele mit Blick auf die für 2020 anvisierten Zwischenziele derzeit 
noch Defizite. Bei den aktuell existierenden CO

2
- und Brenn- 

stoffpreisverhältnissen und einer leicht sinkenden Stromnachfrage 
geht der mit der Energiewende verbundene energiewirtschaftliche 
Strukturwandel zu einem großen Teil auf Kosten der gasbe- 
feuerten Kraftwerke. Für die kommunalen Energieversorger, die 
in den letzten Jahren in den Neubau effizienter konventioneller 
Kraftwerke investiert haben, ergeben sich hierdurch erhebliche 
wirtschaftliche Risiken. Hinzu kommen Risiken in Bezug auf andere 
Geschäftsfelder (z. B. den Großhandel oder den Vertrieb). 
Gleichzeitig bietet die Umsetzung der Energiewende neue Chancen, 
die zusammen mit den Herausforderungen im Folgenden sparten- 
bezogen analysiert werden sollen.
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5.1 ZUR ZUKUNFTSFÄHIGKEIT 
KLASSISCHER GESCHÄFTSMODELLE

Wie eine kürzlich erschienene Studie des Kompetenzzentrums 
für Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge 
an der Universität Leipzig und der DKB betont, zieht der politisch 
gewollte energiewirtschaftliche Strukturwandel auch bei den 
kommunalen Energieversorgern eine grundlegende Neuaus- 
richtung der Geschäftstätigkeit und damit einhergehend eine 
Umstrukturierung der Geschäftsfelder nach sich (Kompetenz-
zentrum/DKB 2016: 24). Von den befragten Unternehmen er- 
wartet knapp die Hälfte (48 Prozent) einen sinkenden Anteil des 
Kerngeschäfts (Versorgung mit Strom, Gas und Wärme), 57 Prozent 
gehen von einer zunehmenden Erbringung von Systemdienst-
leistungen aus. 68 Prozent sehen die Notwendigkeit, die Er- 
zeugungsstruktur anzupassen bzw. Investitionen in den Aus- und 
Umbau der Verteilnetze zu tätigen. 

Unter der Annahme, dass die Bundesregierung die energie- 
rechtlichen Rahmenbedingungen schafft, die zur Erreichung der 
quantitativen Ziele der Energiewende erforderlich sind, lassen 
sich aus den in der Tabelle 1 genannten Zielen in einer Langfrist- 
perspektive (d. h. mit Blick auf das Jahr 2050) folgende Thesen 
zur Zukunftsfähigkeit klassischer bzw. neuer Geschäftsmodelle 
im energiewirtschaftlichen Bereich ableiten: 

Die folgenden energiewirtschaftlichen Geschäftsmodelle sind 
langfristig betrachtet Auslaufmodelle (bzw. in ihrer Anwendbarkeit 
erheblich eingeschränkt):
– Bereitstellung von Strom (kWh) aus Kernkraftwerken: 

Dies ergibt sich aus dem Kernenergieausstieg, der bis 2022 
abgeschlossen sein soll.

– Bereitstellung von Strom (kWh) aus fossilen Energie- 
trägern (nicht jedoch zwingend von Kraftwerksleistung 
in kW):7 Dies ergibt sich aus der Reduktion der nationalen 
CO

2
-Emissionen um 80 Prozent bis 95 Prozent im Verbund mit 

einem sektorspezifischen Anstieg des Anteils der erneuerbaren 

7 85 Prozent der Erzeugungskapazität der Stadtwerke sind der konventionellen 
Erzeugung zuzuordnen (VKU 2015).

Energien an der Stromversorgung auf 80 Prozent im Jahr 2050. 
Der Anteil der fossilen Energieträger an der Stromerzeugung 
muss somit komplementär auf 20 Prozent (oder weniger) fallen. 
Zu betonen ist, dass sich diese Aussage zur Rolle der fossilen 
Brennstoffe im Stromsektor ausschließlich auf die erzeugte 
elektrische Energiemenge (gemessen in kWh) bezieht. In Bezug 
auf das Vorhalten der notwendigen gesicherten Leistung 
(gemessen in kW) können Kraftwerke, die mit fossilen Brenn- 
stoffen (z. B. Erdgas) betrieben werden, weiterhin eine bedeu- 
tende Rolle spielen. Da sich der Einsatz dieser Anlagen auf 
wenige Stunden im Jahr beschränkt, stehen die CO

2
-Ziele und 

die Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien einem seltenen 
Einsatz dieser Anlagen nicht entgegen. 

– Bereitstellung von Raumwärme aus Kohle, Öl oder Gas, 
sofern diese nicht aus Kraft-Wärme-Kopplungs- (KWK) 
oder Wärmepumpen-Anlagen stammt: Dies ergibt sich aus 
der Reduktion der nationalen CO

2
-Emissionen um 80 Prozent 

bis 95 Prozent im Verbund mit der Reduktion des (nichterneuer- 
baren) Primärenergiebedarfs im Gebäudebereich um 80 Prozent 
bis 2050 gegenüber 2008 (BMWi 2015a: 32). Da der Wir- 
kungsgrad von Heizkesselanlagen zwischen 80 bis 100 Prozent 
liegt, erzwingt dies eine Reduktion des Anteils der fossilen 
Brennstoffe im Bereich der heizkesselbasierten Gebäudewärme-
versorgung auf weniger als 20 Prozent.

Mittelfristig attraktiv erscheinen dagegen folgende Geschäfts- 
modelle:8 
– Nutzung der erneuerbaren Energien: Dies ergibt sich aus 

dem gewünschten Anstieg des Anteils der erneuerbaren 
Energien am nationalen Bruttoendenergieverbrauch auf 
60 Prozent im Jahr 2050. Im Stromsektor ergeben sich durch 
den höheren Zielwert (80 Prozent bis 2050) besonders hohe 
Zuwächse im Bereich der EE.  
 

8 Inwieweit es den kommunalen Unternehmen in den einzelnen Bereichen 
gelingt, an der „neuen Energiewelt“ teilzuhaben, wird spartenspezifisch in den 
Kapiteln 5.2 – 5.9 im Detail untersucht. 

5

AUSWIRKUNGEN DER ENERGIEWENDE AUF 
KOMMUNALE ENERGIEVERSORGER
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– Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 
sowie zur Reduktion des nichtregenerativen 
Primärenergieeinsatzes: Dies ergibt sich aus der gewünsch-

 ten Reduktion des nationalen Primärenergieeinsatzes um 
50 Prozent, der Reduktion des Strombedarfs um 25 Prozent 
sowie der Reduktion des Primärenergiebedarfs im Gebäude- 
bereich um 80 Prozent (jeweils zu erreichen bis 2050 gegen- 
über dem Referenzwert im Jahr 2008). Darüber hinaus soll die 
volkswirtschaftliche Energieproduktivität zwischen 2008 und 
2050 jährlich um durchschnittlich 2,1 Prozent gesteigert werden.

– Maßnahmen zum Ausgleich der mit der Nutzung der 
erneuerbaren Energien verbundenen räumlichen und 
zeitlichen Variabilität (Flexibilitätsoptionen): Dies ergibt 
sich indirekt aus den Zielen zum Ausbau der erneuerbaren 
Energien im Verbund mit dem politischen Ziel der Sicherstellung 
der Versorgungssicherheit. 

Die voranstehende Bewertung der Zukunftsfähigkeit einzelner 
Geschäftsmodelle ergab sich ohne weitere energiewirtschaft-
liche Analyse „systemisch“ aus einer Betrachtung der quantita- 
tiven Ziele der Energiewende. Die Gültigkeit der Bewertung 
setzt voraus, dass die Bundesregierung die energiepolitischen 
Rahmenbedingungen schafft, die dazu führen, dass die auf 
die Zukunft bezogenen Ziele nicht nur formuliert, sondern auch 
tatsächlich erreicht werden. Hierbei ist zu beachten, dass das 
bloße Niederschreiben der Zielwerte im Energiekonzept oder 
in den konkretisierenden Gesetzen und Verordnungen nicht 
ausreichend ist. Notwendig ist die Schaffung klima- und energie- 
politischer Instrumente, die das Verhalten der energiewirtschaft- 
lichen Akteure (z. B. durch die Einführung von Emissionsober-
grenzen, CO

2
-Preisen, Fördermaßnahmen oder – wie im Falle des 

Kernenergieausstiegs – energierechtlichen Verboten) so beein- 
flussen, dass die Ziele auch faktisch erreicht werden. Erst diese 
Instrumente führen dazu, dass einzelne Geschäftsmodelle an 
Bedeutung verlieren und andere an Attraktivität gewinnen. 

Darüber hinaus gilt, dass die energiewirtschaftliche Attraktivität 
der Geschäftsmodelle nicht nur von den klima- und energiepoliti- 
schen Instrumenten abhängt, die die Bundesregierung bereits 
geschaffen hat oder im Rahmen der kontinuierlichen Anpassung 
der energiewirtschaftlichen Gesetzgebung noch schaffen wird. Die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit konventioneller und neuer Geschäfts- 
modelle wird ferner beeinflusst von (teilweise internationalen) 
energiewirtschaftlichen Entwicklungen (z. B. bezogen auf die 
Preise der fossilen Energieträger) und energie- oder klima- 
politischen Beschlüssen auf EU-Ebene, die nur zum Teil von der 
Bundesregierung (mit-)gestaltet werden können. Hinzu kommen in 
zunehmenden Maße auch Rückwirkungen des angestoßenen 
Strukturwandels auf das Marktumfeld (z. B. die Großhandelspreise 
für Strom). Markt und Technik setzen mittlerweile ihre eigenen 
Maßstäbe. Der Energiewendezug rollt und nimmt an Fahrt auf. 

Im Folgenden soll der Fokus auf die Frage gelegt werden, 
welche Risiken sich aus der weitergehenden Umsetzung der 
Energiewende mittelfristig (d. h. bis 2030) für kommunale 
Energieversorger ergeben können und welche neuen Geschäfts- 
modelle bereits in den nächsten zehn Jahren einen Beitrag zum 
Erfolg der kommunalen Unternehmen leisten dürften. Hierzu 
ist es erforderlich, die einzelnen Sparten der Unternehmen 
näher zu betrachten, da sie von den genannten Entwicklungen 
in unterschiedlichem Maße betroffen sind und zukünftig auch 
sein werden. Zu den Unternehmensbereichen, die näher analysiert 

werden sollen, gehören (1) Erzeugung (von Strom und Fern- 
wärme), (2) Großhandel, (3) Energievertrieb (Lieferung von Strom, 
Fernwärme und/oder Erdgas an Endkunden), (4) Netze und 
Messwesen sowie (5) Energiedienstleistungen.

Wie eine kürzlich veröffentlichte Studie (Thüga/A.T. Kearney 
2016) zur erwarteten Gewinnentwicklung in der Energiewirtschaft 
zeigt (vgl. Abbildung 4), gehen prominente Marktteilnehmer 
davon aus, dass das operative Ergebnis (EBIT, Gewinn vor Zinsen 
und Steuern) im Bereich der zentralen Erzeugung bezogen auf 
die deutsche Energiewirtschaft zwischen 2011 und 2024 drastisch 
fallen wird. Im Bereich der dezentralen Erzeugung wird dagegen 
ein erheblicher Zuwachs erwartet. 

Beides lässt sich unter Rückgriff auf die fundamentalen Daten 
der Energiewende gut verstehen: Die Erzeugung von Strom in 
fossil-befeuerten bzw. nuklearen zentralen Kraftwerken wird 
abnehmen. Die (oft dezentrale) Nutzung von erneuerbaren Energien 
wird dagegen zunehmen. Unsicher ist hier jedoch, inwieweit 
es den Versorgern gelingt, davon zu profitieren. Der regulierte 
Bereich (der Bau und der Betrieb der Übertragungs- und Ver- 
teilnetze) zeigt ein stabiles Verhalten. Auffallend ist der starke 
Rückgang des operativen Ergebnisses im Bereich des (Groß-)
Handels (minus 75 Prozent). Zu betonen ist, dass es der Branche 
als Ganzes nicht gelingt, die Verluste in einzelnen Geschäftsfeldern 
durch Gewinne in anderen zu kompensieren. Es bleibt insgesamt 
gesehen ein Rückgang des operativen Ergebnisses um etwa 
21 Prozent, der zu einem großen Teil den vier großen Energie- 
versorgungsunternehmen zuzuordnen ist. 

Auch wenn einzelne kommunale Unternehmen gefährdet 
sein sollten, so erweckt die Studie den Eindruck, dass die Gruppe 
der kommunalen Energieversorger glimpflich davonkommen 
könnte. Eine umfassende Bewertung erfordert jedoch eine 
differenzierte Analyse. Im Folgenden sollen die einzelnen Geschäfts- 
felder, die sich bei kommunalen Energieversorgungsunternehmen 
in der Regel Unternehmenssparten bzw. Tochterunternehmen 
zuordnen lassen, deshalb bezüglich ihrer zukünftigen Gewinn- 
erwartung genauer betrachtet werden. 

Quelle: Thüga/A.T. Kearney 2016. Der Bereich Netz und Messwesen umfasst die Übertragungs- 
und Verteilnetze.

Abbildung 4
Prognostizierte Gewinnentwicklung (EBIT in Mrd. Euro) in aus-
gewählten Geschäftsfeldern der Energiewirtschaft in der BRD
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5.2 ZENTRALE ERZEUGUNG VON STROM IN 
FOSSIL BEFEUERTEN KRAFTWERKEN

Im Bereich der Erzeugung von Strom und Wärme sind die von 
der Energiewende ausgehenden Risiken für kommunale Versorger 
insbesondere im Bereich der fossil-befeuerten Kondensations-
kraftwerke zu suchen, die 40 Prozent der installierten Kraftwerks- 
leistung der kommunalen Energieversorger repräsentieren 
(VKU 2016b). Nur in Einzelfällen sind diese über Beteiligungen 
auch vom Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie betroffen. 
Gedämpft werden die negativen Auswirkungen zumindest 
mittelfristig dann, wenn die Versorger durch den Verkauf von 
Fernwärme, die in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erzeugt 
wurde, zusätzlich zum Verkauf von Strom Erlöse durch den 
Verkauf von Fernwärme erzielen können. Hierbei ist entscheidend, 
wie sich die Nachfrage nach Fernwärme mittelfristig entwickeln 
wird. In geringerem Maße gilt dies durch den erhöhten Gas- 
absatz auch dann, wenn Strom und Wärme in dezentralen (KWK-)
Anlagen lokal erzeugt wird, vorausgesetzt, dem kommunalen 
Versorger gelingt es, sich diesbezüglich im Wettbewerb der 
Gasversorger zu behaupten oder die dezentrale Erzeugung selbst 
durchzuführen. Chancen ergeben sich im Bereich des Ausbaus 
der erneuerbaren Energien, wenn es den kommunalen Energie- 
versorgern gelingt, ihre Expertise in diesem Bereich zu erhöhen 
und das Feld nicht privaten Akteuren zu überlassen. 

Das operative Ergebnis wird im Bereich der zentralen Erzeugung 
in erster Linie von den Deckungsbeiträgen bestimmt, die die 
Kraftwerke im Wettbewerb mit anderen Erzeugern realisieren 
können. Diese ergeben sich durch Multiplikation der verkauften 
Strommengen mit dem jeweils herrschenden Großhandels-
strompreis abzüglich der variablen Kosten, die für die Erzeugung 
des Stroms aufzubringen sind. Letztere berücksichtigen 
insbesondere die Kosten der für die Erzeugung des Stroms 
erforderlichen Brennstoffe sowie die Kosten für den Erwerb der 
Emissionszertifikate, die im Zusammenhang mit der Verbrennung 
der Brennstoffe nachzuweisen sind. 

Energiepolitische Vorgaben im Hinblick auf die Erhöhung des 
Anteils einer Erzeugungsform (z. B. durch den Ausbau erneuer- 
barer Energien) oder dessen Reduktion (z. B. im Rahmen des 
Kernenergieausstiegs) beeinflussen die Deckungsbeiträge9 der 
Stromerzeuger im Wesentlichen über zwei Wirkungspfade 
(vgl. Bode et al. 2010): 

– Mengeneffekt: Da die oftmals mit Erdgas befeuerten 
Kraftwerke10 der kommunalen Energieversorger im Betrieb 
im Vergleich zu Kohlekraftwerken teuer sind (und sich somit 
am rechten Rand der Merit-Order befinden), verringern zusätz- 
liche Strommengen, die sich durch niedrigere Grenzkosten 
auszeichnen (z. B. solche, die aus Sonne und Wind erzeugt 
werden), die Laufzeiten der Erdgaskraftwerke und damit 
folglich auch die von ihnen produzierte und vom Markt 
vergütete Strommenge.

9 Unter dem Deckungsbeitrag, den ein Kraftwerk erwirtschaften kann, versteht 
man die Differenz aus den Erlösen (die z. B. durch die Vermarktung des Stromes 
am Großhandel erzielt werden können) und den variablen Kosten für den Betrieb 
des Kraftwerks.

10 Es handelt sich dabei in der Regel um effiziente Gas- und Dampfturbinen-
kraftwerke sowie weniger effiziente Gasturbinen, die dazu dienen, Spitzen der 
Residuallast (= Nachfrage abzüglich der Einspeisung aus erneuerbaren Energien) 
abzudecken.

– Preiseffekt: Die zusätzliche Integration von Strommengen, die 
geringe Grenzkosten aufweisen, vermindert, wie bereits 
zuvor beschrieben, den Einsatz von (teuren) Kraftwerken. 
Dadurch sinkt ceteris paribus der Preis,11 was die Deckungs- 
beiträge der Kraftwerke, die mengenmäßig nicht verdrängt 
werden, dennoch schrumpfen lässt. Zu beachten ist hierbei, 
dass zeitgleich ablaufende Veränderungen der Brennstoff- und 
CO

2
-Preise sowie des Umfangs des zur Verfügung stehenden 

Kraftwerkparks die Spotmarktpreise ebenfalls beeinflussen. 
Dies erklärt, warum Studien zur mittelfristigen zukünftigen 
Entwicklung der Spotmarktpreise trotz des Ausbaus der 
erneuerbaren Energien einen Anstieg dieser Preise zeigen 
können. Inwieweit dies realistisch ist, soll im Folgenden 
untersucht werden. 

Da sich die Deckungsbeiträge der konventionellen Kraftwerke 
aus den Stromerlösen (berechnet aus der abgesetzten Menge 
multipliziert mit dem jeweiligen Großhandelsstrompreis) abzüglich 
der variablen Kosten der Stromerzeugung ergeben, muss bei 
einer Gesamtbewertung auch die Veränderung der Faktoren 
berücksichtigt werden, die zusammengenommen die variablen 
Kosten darstellen. Hierzu gehören neben den Brennstoffkosten 
insbesondere auch die zukünftig zu erwartenden CO

2
-Preise. 

Wie die diesbezüglichen Metaanalysen zeigen, gehen die 
meisten Studien davon aus, dass die Brennstoffpreise mittelfristig 
ansteigen werden (Agentur für erneuerbare Energien 2015; 
Bruckner/Böttger 2016). Auch bezüglich der CO

2
-Preise erwarten 

viele Studien bis 2030 eine Erholung und einen Anstieg auf 
mehr als 20 Euro/tCO

2
 (Agentur für erneuerbare Energien 2013; 

Bruckner/Böttger 2016). Im Bereich des konventionellen Kraft- 
werkparks kann man durch den Ausstieg aus der Kernenergie 
und die Stilllegung von alten Braun- und Steinkohlekraftwerken 
davon ausgehen, dass erhebliche Kapazitäten, die derzeit 
niedrige variable Stromerzeugungskosten haben, zur Sicher- 
stellung der Versorgungssicherheit durch solche ersetzt werden, 
die niedrige Investitionskosten, aber hohe Betriebskosten auf- 
weisen (Gasturbinen). Die prognostizierte Zunahme der Brenn- 
stoff- und CO

2
-Preise führt im Verbund mit dem Ausscheiden 

von Kraftwerken, die niedrige Betriebskosten aufweisen, dazu, 
dass die Spotmarktpreise mittelfristig mit hoher Wahrschein-
lichkeit wieder ansteigen werden (Agentur für erneuerbare 
Energien 2013; Bruckner/Böttger 2016). Auf den ersten Blick 
könnte dies die Erwartung stützen, dass sich die derzeit schwierige 
Lage der erdgasbefeuerten Gaskraftwerke mittelfristig wieder 
entspannen könnte. 

11 In Bezug auf die Integration der erneuerbaren Energien wird dieser Effekt 
als „Merit-Order-Effekt“ bezeichnet (Philibert 2011).
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12 Betrachtet werden hier die sogenannten Clean Spreads, d. h. die Strom-
markterlöse, die beim Verkauf einer MWh Strom erzielt werden können, abzüg-
lich der Brennstoff- und Emissionszertifikatskosten, die durch die Produktion 
dieser MWh verursacht werden. Das Zusatzwort „Clean“ betont, dass bei der 
Berechnung der Spreads CO

2
-Emissionskosten berücksichtigt wurden.

Wie ein Blick auf Abbildung 5a zeigt, steigt zwar der Spotmarkt- 
strompreis nach den von uns durchgeführten Modellrechnungen 
mittelfristig an, gleichzeitig nehmen durch die steigenden Brenn- 
stoff- und CO

2
-Preise aber auch die variablen Stromerzeugungs- 

kosten in einem so großen Ausmaß zu, dass sich für erdgasbe- 
feuerte Gas- und Dampfkraftwerke (GuD-Anlagen) keine positiven 
Spreads (vgl. Abbildung 5b) und damit keine positiven Deckungs- 
beiträge erwarten lassen. Auch wenn die Unsicherheit in Bezug 
auf die zukünftige Entwicklung der Brennstoff- und CO

2
-Preise 

hoch ist und neuere Studien von niedrigeren CO
2
- (Janssen et 

al. 2015: 10) bzw. geringeren Brennstoffpreisen (vgl. IEA 2016a) 
ausgehen, so ist aufbauend auf die hier gezeigten Ergebnisse 
zumindest nicht auszuschließen, dass die kommunalen Energie- 
versorger, die Beteiligungen an GuD-Anlagen halten, auch mittel- 
fristig mit einer wirtschaftlich schwierigen Situation im Bereich 
der zentralen Erzeugung von Strom zu rechnen haben. 

Umfragen bei Energieversorgern bestätigen die hier aus Modell- 
rechnungen abgeleiteten Erwartungen. Viele von ihnen planen 
weitere Erzeugungskapazitäten aus dem Markt zu nehmen, und 
sind sich darüber einig, dass die Erzeugungskrise ohne substanzielle 
Änderungen dauerhaft sein wird (Horváth & Partners 2015: 2). 

Wie bereits betont wurde, zählt die zentrale Erzeugung von 
Strom aus fossil befeuerten Kraftwerken langfristig zu den Aus- 
laufmodellen. Eine energiepolitische Intervention zugunsten des 
Betriebs von Gaskraftwerken erscheint im Kontext der gegebenen 
Energiewendeziele deshalb grundsätzlich nicht angezeigt, solange:

1. der europäische Emissionshandel CO
2
-Preise entstehen lässt, 

die so hoch sind, dass der Kraftwerkssektor seinen Beitrag 
zur Erreichung der deutschen Klimaschutzziele leisten kann;

2.  der sogenannte Energy Only Market dafür sorgt, dass parallel 
zum Ausbau der erneuerbaren Energien und der komplementär 
geringer werdenden Einspeisung aus fossilen Kraftwerken 
stets eine Kraftwerkskapazität zur Verfügung steht, die die 
Versorgungssicherheit sicherstellen kann. 

Trotz der Einführung der Marktstabilitätsreserve im EU ETS (BMWi 
2016b) ist bis 2030 nicht damit zu rechnen, dass CO

2
-Preise 

entstehen (vgl. Janssen et al. 2015: 10), die aus sich heraus dazu 
führen, dass die Erzeugung von Strom in Braun- und Steinkohle- 
kraftwerken zugunsten der Einspeisung aus Erdgaskraftwerken 
abnimmt (sogenannter Fuel Switch). Auf der Basis der Brenn- 
stoffpreise des Jahres 2014 liegt der CO

2
-Preis, der dazu führt, 

dass ein effizientes GuD-Kraftwerk in der Merit Order vor ein 
ineffizientes Steinkohlekraftwerk rückt, bei etwa 30 Euro/tCO

2
; 

es verdrängt effiziente Steinkohlekraftwerke bzw. ineffiziente 
Braunkohlekraftwerke ab etwa 45 Euro/tCO

2
. Mehr als 60 Euro/tCO

2
 

wären notwendig, damit sich effiziente Erdgaskraftwerke in der 
Merit Order vor effizienten modernen Braunkohlekraftwerken 
positionieren könnten. Grundsätzlich auszuschließen ist dies –  
für den Fall, dass Europa die Ergebnisse der Klimakonferenz in 
Paris ernst nimmt – allerdings nicht. Eine Voraussetzung dafür 
ist jedoch eine grundlegende Reform des europäischen Emissions- 
handels, die deutlich über die bisherigen Beschlüsse hinausgeht 
(vgl. Kapitel 6). 

Bezüglich der Versorgungssicherheit gibt es aufgrund von 
Unzulänglichkeiten im existierenden Marktdesign (BMWi 2015b) 
die Sorge, dass mittelfristig zu wenig gesicherte Leistung zur 
Verfügung steht. Das am 30.7.2016 in Kraft getretene „Gesetz 
zur Weiterentwicklung des Strommarktes“ (Bundestag 2016) 

Offpeak (EEX)

Quelle: Bruckner/Böttger 2016 (eigene Berechnungen).

Abbildung 5a
Szenarien für die zukünftige Entwicklung der Spotmarktpreise 
sowie der Spreads
Prognostizierte Entwicklung der Börsenpreise für Strom
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Abbildung 5b
Szenarien für die zukünftige Entwicklung der Spotmarktpreise 
sowie der Spreads
Prognostizierte Entwicklung der Spreads12 in €/MWh für Steinkohle-
kraftwerke (Clean Dark Spread, Wirkungsgrad 43 %) und Gaskraftwerke 
(Clean Spark Spread, Wirkungsgrad 55 %).
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versucht beide Problemfelder zu adressieren und neben der 
Sicherstellung der Versorgungssicherheit gleichzeitig auch den 
Beitrag des Kraftwerkssektors zur Erreichung der deutschen 
Klimaschutzziele für das Jahr 2020 zu erhöhen. Derzeit lässt 
sich nicht abschließend bewerten, inwieweit die Neuregelungen 
des Gesetzes hierfür ausreichend sind.13 Die Hoffnung, dass 
die Krise im Bereich der konventionellen erdgasbasierten 
Erzeugung durch zusätzliche Erträge aus einem bundesweiten 
Kapazitätsmarkt entschärft wird (Horváth & Partners 2015: 2), 
hat sich durch das neue Strommarktgesetz bezogen auf die 
typischerweise von Stadtwerken betriebenen Anlagen nicht erfüllt.

5.3 KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG

Bezogen auf den Beitrag der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
zur Erreichung der Energiewendeziele stellt die vom BMWi in 
Auftrag gegebene Evaluierungsstudie (Prognos et al. 2014: 1) 
fest: „Bereits heute spart die KWK gegenüber der ungekoppelten 
Strom- und Wärmeerzeugung rund 56 Mio. Tonnen CO

2
 ein. 

Bei einer Erschließung weiterer KWK-Potenziale sind gegenüber 
heute weitere Einsparungen möglich, auch wenn das zukünftige 
Stromerzeugungssystem durch den weiteren Ausbau der erneuer- 
baren Energien geprägt sein wird.“ Die Autoren betonen gleich- 
zeitig: „Aus der Kosten-Nutzen-Analyse geht hervor, dass KWK 
gegenüber ungekoppelten Systemen in bestimmten Anwendungs- 
fällen betriebs- und volkswirtschaftliche Vorteile aufweist. 
Auch deshalb wurden für den weiteren KWK-Ausbau große 
Potenziale identifiziert. Diese liegen hauptsächlich im Bereich 
der allgemeinen Versorgung (Fernwärme) und der Industrie. 
In Gebieten ohne Fernwärmeanschluss weisen auch Objekt-KWK- 
Anlagen zusätzliche Potenziale auf. Die Fernwärme-Potenziale 
weisen eine hohe Sensitivität auf. Bereits geringe Änderungen 
der Rahmenbedingungen, d. h. auch der Förderbedingungen, 
wirken sich erheblich auf die Ergebnisse aus. Das Erreichen hoher 
Anschlussgrade ist von essentieller Bedeutung. Dies erfordert 
eine entsprechende politische Flankierung“ (Prognos et al. 2014: 1).

Die Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) 
hat das Ziel, die Nettostromerzeugung aus KWK-Anlagen zu 
erhöhen und Investitionen in besonders effiziente, flexible und 
CO

2
-arme Anlagen zu steigern. Das diesbezügliche EU-Beihilfe- 

verfahren hat zu Änderungsauflagen geführt, die vom KWK- 
Änderungsgesetz aufgegriffen werden, das am 1.1.2017 in Kraft 
trat (BMWi 2016h).

Im Hinblick auf kommunale Energieversorger, deren installierte 
Kraftwerksleistung zu 43 Prozent aus KWK-Anlagen besteht 
(VKU 2016b), sind vor allem folgende Punkte von besonderer 
Bedeutung: „Mit der Novellierung des KWKG sollen Perspektiven 
für Erhalt und Ausbau der KWK verbessert, die Umstellung 
von Kohle auf Gas gezielt gefördert und Kohärenz mit anderen 
Zielen und Maßnahmen der Energiewende hergestellt werden. 
Auch um einen Beitrag zur Erreichung der nationalen CO

2
-Ein-

sparziele zu leisten, werden künftig neue oder modernisierte 
KWK-Anlagen, die Kohle als Brennstoff verwenden, nicht 

13 Zweifel verbleiben vor dem Hintergrund des zunehmend gekoppelten 
EU-Strombinnenmarktes vor allem im Hinblick auf die Frage, welche potenziell 
negativen Auswirkungen auf die im Energy Only Market (EOM) gewünschte 
Entstehung von kostendeckenden Preisspitzen dadurch zu erwarten sind, dass 
einige Länder der EU Kapazitätsmärkte einführen wollen oder bereits einge-
führt haben (Götz et al. 2015).

mehr gefördert. […] Für bestehende gasbefeuerte KWK-Anlagen 
in der allgemeinen Versorgung wird eine bis Ende 2019 befristete 
Förderung eingeführt, um die Stilllegung effizienter Strom- und 
Wärmeversorgungsanlagen zu verhindern und die entsprechenden 
CO

2
-Mengen einzusparen“ (BMWi 2016i: 3, 4). Insgesamt gesehen 

beabsichtigt die Bundesregierung, das jährliche Fördervolumen 
der KWK deutlich zu erhöhen (BMWi 2016h), was zu einem 
nicht unerheblichen Teil solchen KWK-Anlagen zugutekommen 
kann, die von kommunalen Energieversorgern betrieben werden. 
Durch die angesprochenen Neuregelungen soll es gelingen, 
die Stromproduktion von 105,5 TWh im Jahr 2015 auf 110 
TWh (2020) bzw. 120 TWh (2025) moderat zu steigern. Durch 
den Ersatz des Brennstoffs Kohle durch Erdgas sowie durch 
einen moderaten Neubau von KWK-Anlagen sollen im Strom- 
sektor bis 2020 zusätzliche 4  Millionen t CO

2
 eingespart werden 

(BMWi 2016c: 76–77). 
Ein Ausbau der KWK steht durch die damit verbundenen 

Effizienzsteigerungen und die daraus resultierenden Treibhaus- 
gasreduktionen mittelfristig nicht im Gegensatz zu den Zielen 
der Energiewende. Langfristig betrachtet gilt dies auch dann, 
wenn der zum Betrieb der KWK-Anlagen verwendete Energie-
träger zunehmend dekarbonisiert wird. Prognos et al. (2014) 
betonen in ihrer Kosten-Nutzen-Analyse der KWK-Nutzung in 
diesem Zusammenhang: „Eine Implementierung von fossil 
befeuerten KWK-Anlagen in der Objekt- sowie der Fernwärme- 
versorgung innerhalb der nächsten Jahre ermöglicht 
einerseits eine zeitnahe erhebliche CO

2
-Minderung durch den 

Ausbau einer hocheffizienten dezentralen Strom- und Wärme- 
erzeugung. Andererseits werden dadurch bereits heute Strukturen 
geschaffen, um mittelfristig relativ einfach auf technische 
Neuentwicklungen im KWK-Anlagenbau wie ggf. die Brenn- 
stoffzelle zurückgreifen zu können. Außerdem erscheint es 
einerseits technisch heute bereits möglich und andererseits 
im Rahmen der Energiewende mittelfristig wahrscheinlich, 
dass zukünftig KWK-Anlagen verstärkt […] Methan14 verwenden, 
das aus Biomasse, Windkraft oder PV-Strom (Power-to-Gas) 
hergestellt und über das vorhandene Erdgasnetz verteilt wird“ 
(Prognos et al. 2014: 157).

Komplementär zur Nutzung CO
2
-armer Brennstoffe können 

die im Zusammenhang mit der Nutzung der KWK aufgebauten 
langlebigen Nah- bzw. Fernwärmenetze darüber hinaus zu- 
nehmend auch dafür verwendet werden, solare Wärme oder 
Wärme aus der Nutzung überschüssigen Stroms aus erneuerbaren 
Energien (Power-to-Heat) zur Deckung des Wärmebedarfs 
heranzuziehen (Böttger et al. 2014). 

In der Vergangenheit wurde die Einbindung von Solarwärme 
in Fernwärmesysteme mit KWK-Anlagen kritisch betrachtet 
(Gröger et al. 2013), da hierdurch die für den effizienten Betrieb 
der KWK-Anlagen erforderliche Wärmenachfrage gerade in 
den (Sommer-)Monaten mit ohnehin geringer Wärmenachfrage 
weiter gesenkt wird. Aufgrund der zunehmenden Nutzung 
der Photovoltaik kommt es aber bundesweit zukünftig in den 
Sommermonaten immer häufiger zu Situationen, in denen KWK- 
Anlagen aufgrund der dadurch bedingt besonders niedrigen 
(teils negativen) Spotmarktpreise nicht mehr wirtschaftlich 
betrieben werden können. Die Einbindung von solarer Wärme 
oder Wärme aus Überschussstrom in Fernwärmesysteme 

14 Die Originalquelle spricht von Biomethan, was im Rahmen einer Erzeugung 
durch Power-to-Gas nicht angemessen erscheint.
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(Power-to-District-Heat) bietet eine attraktive Möglichkeit, in 
den Sommermonaten die Wärmegrundlast zukünftig auch dann 
zu decken, wenn KWK-Anlagen aufgrund der Verhältnisse am 
Spotmarkt stromseitig nicht rentabel betrieben werden können. 

Im Gegensatz zur Forderung nach einer Verdoppelung der 
energetischen Sanierungsrate der Gebäude, die im 1. Monitoring- 
Bericht zur Energiewende noch als Ziel aufgeführt war (BMWi 
2016j), hat sich mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
sich ein in 2050 weitgehend klimaneutraler Gebäudebestand 
unter Umständen günstiger durch einen kosteneffizienten Mix aus 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz (z. B. Wärme- 
dämmmaßnahmen) und solchen zur weitgehend CO

2
-freien 

Wärmeversorgung erreichen lässt. 
Der 3. und 4. Monitoring-Bericht legen die Betonung kon- 

sequenterweise nunmehr zielführend auf den nichterneuerbaren 
Primärenergiebedarf, der im Gebäudebereich bis 2050 um 
80 Prozent reduziert werden soll. Da eine unnötig weitgehende 
Reduktion des Wärmebedarfs die Wirtschaftlichkeit von Wärme- 
versorgungsnetzen grundsätzlich infrage gestellt hätte, kommt 
diese Anpassung der Energiewendeziele der zentralen Wärme- 
versorgung entgegen. 

Die hier beschriebenen Zusammenhänge verdeutlichen, dass 
es bei der Annäherung an eine weitgehend CO

2
-freie Energie- 

versorgung zukünftig nicht mehr ausreicht, Gebäude und 
Quartiere isoliert zu betrachten. Wichtig ist die gleichzeitige 
Berücksichtigung der parallel stattfindenden Veränderungen im 
gesamten kommunalen Wärmenetz sowie – aufgrund der strom- 
seitigen Interaktionen – im gesamten deutschen (bzw. euro- 
päischen) Kraftwerkspark. 

Besonders betont werden soll an dieser Stelle die Rolle der 
Fern- bzw. Nahwärmenetze als „Enabler“ für den Einsatz von 
Quartierslösungen und Technologien, die (1) unabhängig von 
der Brennstoffart im Rahmen der KWK zu einer Steigerung der 
Energieeffizienz in der Umwandlung und damit zur Reduktion 
des Primärenergieeinsatzes führen sowie (2) es erleichtern, 
erneuerbare Energien im Neubau, aber auch im Bereich der 
Bestandsgebäude sukzessive in die Wärmeversorgung zu inte- 
grieren (z. B. über mit Biogas, Biomasse oder regenerativen 
Methan gefeuerte KWK-Anlagen, Power-to-District-Heat, Geo- 
thermie und Solarwärme).

5.4 NUTZUNG ERNEUERBARER ENERGIEN

Wie bei den grundsätzlichen Überlegungen zu den Konsequenzen 
der Energiewende bereits angesprochen, ergeben sich im Bereich 
des Ausbaus der EE neue Chancen, die es kommunalen Energie- 
versorgern erlauben sollten, zumindest einen Teil der Verluste, die 
in anderen Sparten erwartet werden, zu kompensieren (vgl. 
Abbildung 4). Ziel des am 8.7.2016 beschlossenen EEG 2017 ist es, 
„den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am 
Bruttostromverbrauch zu steigern auf […] 40 bis 45 Prozent bis 
zum Jahr 2025, […] 55 bis 60 Prozent bis zum Jahr 2035 und […] 
mindestens 80 Prozent bis zum Jahr 2050“ (Bundesrat 2016b: 5). 

Da bis 2035 bereits einige der durch das EEG geförderten 
Anlagen ihr Lebensende erreichen, handelt es sich bei den bis 
zum Jahr 2035 zu erwartenden Investitionen somit nicht nur 
um Zubau, sondern auch um Ersatzinvestitionen (vgl. Öko-Institut 
2015: 13–14). Vorausgesetzt, dass die energiepolitischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine Zielerfüllung erlauben,  

ergeben sich aus dieser mengenorientierten Perspektive grund- 
sätzlich erhebliche Marktchancen im Bereich der erneuerbaren 
Energien (vgl. Abbildung 6 und Fidan/Edelmann 2016: 14).

Derzeit ist unsicher, in welchem Umfang es den kommunalen Ener-
gieversorgern gelingt, in diesem Marktsegment zukünftig nach- 
haltige Gewinne zu erwirtschaften. Zu den Gründen, die dies in- 
frage stellen, gehört insbesondere ihr bisher sehr zurückhaltendes 
Engagement in diesem Bereich. In 2012 waren nur 13 Prozent 
der installierten Leistung im Bereich der erneuerbaren Energien 
auf Investitionen der Energieversorger zurückzuführen. 41 Prozent 
sind institutionellen und strategischen Investoren zuzuordnen; 
46 Prozent dem Bereich der Bürgerenergie im weiteren Sinne, also 
Einzelpersonen, Bürgerenergiegesellschaften oder Bürgerbeteili-
gungen (Leuphana Universität Lüneburg/Nestle 2014: 8).

Ein Blick auf die jüngsten Zahlen zur Rolle der erneuerbaren 
Energien im Stromerzeugungsportfolio der kommunalen Energie- 
versorgungsunternehmen zeigt, dass die EE auch aus dieser 
Perspektive heraus betrachtet derzeit noch eine eher unter- 
geordnete Rolle spielen (vgl. Abbildung 7). Gemäß Angaben des 
VKU ist aber trotz insgesamt rückgehender Investitionen im 
Erzeugungsbereich bezüglich der EE ein positiver Trend zu 
erkennen: „Die Investitionen kommunaler Unternehmen sind 
auf den Umbau des Erzeugungsparks ausgerichtet. […] Der 
Anteil der erneuerbaren Energien an der installierten Leistung 
kommunaler Unternehmen konnte von 13,5 Prozent im Jahr 
2013 auf 15,6 Prozent im Jahr 2014 gesteigert werden“ (VKU 
2015). In 2015 erhöhte sich dieser Wert erneut auf nunmehr 
17 Prozent (VKU 2016b).

Quelle: Horváth & Partners 2015: 4.

Abbildung 6
Margenpotenzial der verschiedenen EVU-Segmente
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Die Rahmenbedingungen für Investitionen kommunaler Energie- 
versorger im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energien werden 
im Wesentlichen durch die jeweils gültige Fassung des EEG 
beeinflusst. Mit dem EEG 2014 wurde die verpflichtende Direkt- 
vermarktung eingeführt; mit dem EEG 2017 wird darüber hinaus 
die Phase der Technologieförderung mit festgesetzten Preisen 
beendet und durch wettbewerbliche Ausschreibungen ersetzt. 
„Die Höhe der erforderlichen Vergütung für Strom aus erneuer- 
baren Energien wird über Auktionen ermittelt. Der weitere 
Ausbau erfolgt damit zu wettbewerblichen Preisen. Es wird 
keine Überförderung mehr geben“ (BMWi 2016k: 2). 

Kommunale Energieversorger gehen davon aus, dass die 
durch die Reform des EEG verursachte höhere Wettbewerbs- 

intensität zu einer geringeren Förderhöhe und damit zu sinkenden 
Margen im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energie führt 
(Horváth & Partners 2015: 4). Hieraus ergeben sich insbesondere 
dann Probleme, wenn die Anteilseigner von kommunalen Energie- 
versorgungsunternehmen (z. B. die entsprechende Kommune) 
zu hohe Erwartungen an die Mindestrendite haben, die von 
genehmigungspflichtigen Investitionen zu realisieren ist. 

Vor diesem Hintergrund scheinen Investitionen in EE nur für 
die kommunalen Unternehmen attraktiv, die eigenständig als 
Projektentwickler agieren und dadurch höhere Renditen erzielen 
können. Für jene, die aufgrund von fehlenden personellen oder 
finanziellen Kapazitäten gezwungen sind, auf Beteiligungen an 
bereits entwickelten Projekten zurückzugreifen, erweist sich ein 
Engagement in EE nicht selten als wenig rentable Finanzinvestition. 

In Bezug auf den eigenen Vertrieb von Strom und Wärme 
erweisen sich zusätzliche Investitionen in dezentrale modulare 
Erzeugungseinheiten, die von Wettbewerbern der kommunalen 
Unternehmen (z. B. biogasbefeuerte BHKW) oder von den 
Kund_innen selbst (z. B. Photovoltaikanlagen mit Batteriespeichern) 
installiert werden, aufgrund der sinkenden Residualnachfrage 
nach Strom zunehmend als erhebliche wirtschaftliche Risiken 
(vgl. Kapitel 5.9.). 

Die Nutzung vieler EE (z. B. Freiflächen-Solaranlagen, Wind- 
kraftanlagen, Biogasanlagen) zieht darüber hinaus einen erheb- 
lichen Flächenbedarf nach sich, der in Städten typischerweise 
nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Der Bau und Betrieb 
solcher Anlagen gehört somit nicht zum traditionellen Kern- 
geschäft kommunaler Energieversorger. Es handelt sich um 
völlig neuartige Geschäftsmodelle, für die kommunale Energie- 
versorger trotz ihrer Systemkompetenz in der Regel keine 
besseren Voraussetzungen mitbringen als neue Akteure am 
Markt. Nicht selten bestehen darüber hinaus kommunalpolitische 
Bedenken, wenn kommunale Unternehmen der Daseinsvorsorge 
finanzielle Risiken auf sich nehmen, die mit Investitionen 
außerhalb der Region (z. B. beim Bau von Offshore-Windkraft- 
anlagen) verbunden sind. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: In vielen Fällen wurde in 
der Vergangenheit „erneuerbare Energieversorgung“ gleichgesetzt 
mit „dezentraler Energieversorgung“ und dies wiederum mit 
„kommunaler Energieversorgung“. Die viel gepriesene Nähe zu 
den Kund_innen führt jedoch nicht zwangsläufig dazu, dass 
kommunale Energieversorger an der sich zunehmend dezentral 
entwickelnden Energieversorgung teilhaben und die damit ver- 
bundenen Chancen nutzen können (oder wollen). Für kommunale 
Energieversorger geht damit die Herausforderung einher, zusätzlich 
oder neben einem denkbaren Engagement im Bereich der EE, 
alternative Geschäftsmodelle auf ihre Wirtschaftlichkeit im 
Kontext der Energiewende zu prüfen. 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist in zeitlicher Hinsicht 
mit erheblichen Schwankungen verbunden. Wenn die Anlagen 
zur Nutzung erneuerbarer Energien von Akteuren errichtet 
werden, die unabhängig voneinander agieren, stellt sich die 
Frage, wer sich in der Folge um die Stabilität des Gesamtsystems 
kümmert. Hierbei handelt es sich um ein Aufgabenfeld, das 
Energieversorgungsunternehmen grundsätzlich vertraut ist. 
Auch wenn zur Sicherstellung der Systemstabilität traditionell 
verschiedene Unternehmen in unterschiedlicher Art und Weise 
beitragen, lohnt es sich somit, diesen Bereich näher zu betrachten.

Quelle: VKU 2016b.

Abbildung 7a
Bedeutung der erneuerbaren Energien im Erzeugungsportfolio 
der kommunalen Energieversorger
Erzeugungskapazitäten 2015
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Quelle: VKU 2016b.

Abbildung 7b
Bedeutung der erneuerbaren Energien im Erzeugungsportfolio 
der kommunalen Energieversorger
Kraftwerkskapazitäten im Bau oder im Genehmigungsverfahren 2015
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5.5 FLEXIBILITÄTSOPTIONEN ZUR 
INTEGRATION VARIABLER ERNEUERBARER 
ENERGIEN

Wie bereits angesprochen, zählen Maßnahmen zum Ausgleich 
der mit der Nutzung der erneuerbaren Energien verbundenen 
räumlichen und zeitlichen Variabilität (Flexibilitätsoptionen) 
zu den Geschäftsmodellen, denen aus systemischen Überlegungen 
heraus ein langfristig bedeutsames Potenzial zugeordnet werden 
muss. Zu den Flexibilitätsoptionen gehören z. B. flexible kon- 
ventionelle Kraftwerke (wie Gasturbinen), das Lastmanagement, 
das Erzeugungsmanagement im Bereich der erneuerbaren 
Energien sowie Energiespeicher (vgl. Horváth & Partners 2015: 59). 

Regenerativ erzeugter Strom kann im Rahmen der soge- 
nannten Sektorkopplung darüber hinaus in Wärme (Power-to-Heat, 
PtH) oder Wasserstoff bzw. Erdgas (Power-to-Gas, PtG) um- 
gewandelt sowie im Verkehrssektor (Power-to-Battery) genutzt 
werden (BMWi 2015a: 27). Die genannten Maßnahmen unter- 
scheiden sich bezüglich der erzielbaren Wirkungsgrade, der 
Wirtschaftlichkeit und dem Zeitpunkt eines selbsttragenden 
Markteintritts in erheblichem Maße (BET 2013; BMWi 2016c: 
104). Nicht alles, was technologisch denkbar ist, ist im Kontext 
des vorhandenen Designs der Spot- und Regelenergiemärkte 
wirtschaftlich vernünftig und vom Timing her betrachtet kurz-  
oder mittelfristig erforderlich. 

Umfrageergebnisse unter den kommunalen Energieversorgern 
bestätigen dieses Bild (vgl. Abbildung 6). „Grundsätzlich er- 
warten die Befragten mit knapp zwei Drittel Mehrheit, dass durch 
den Ausbau von Flexibilisierungsoptionen die Möglichkeit besteht, 
neue Geschäftsfelder zu erschließen. Darüber hinaus werden 
auch zusätzliche Gewinne durch die Vermarktung von Flexibi- 
litäten erwartet. Demgegenüber stehen hohe Risiken. Ein 
Großteil sieht diese bei Unklarheiten über das künftige Strom- 
marktmodell sowie über weitere regulatorische Rahmenbe-
dingungen in Bezug auf die Flexibilisierung“ (Horváth & Partners 
2015: 6).

Zu den Optionen mit höheren Margenpotenzialen gehören 
das Lastmanagement in der Industrie und im Gewerbe, KWK- 
Anlagen mit Wärmespeicher, das Einspeisemanagement von 
Wind und Photovoltaik, Power-to-Heat-Anlagen mit Wärme- 
speicher und die Vermarktung von Kraftwerkskapazitäten (inklu- 
sive der genannten Flexibilitätsoptionen) am Regelenergiemarkt 
(Horváth & Partners 2015: 5). 

Hierbei ist zu beachten, dass gerade in Bezug auf die Ver- 
marktung von Flexibilitäten am Regelenergiemarkt die Chancen 
temporär attraktiv sein mögen (Böttger et al. 2015), dass es 
aufgrund neuer technologischer Möglichkeiten und der damit 
verbundenen erhöhten Konkurrenz oder durch Veränderungen 
im Design der Regelenergiemärkte aber auch schnell zu einer 
substanziellen Reduktion der Regelenergiepreise und einer 
Infragestellung der Wirtschaftlichkeit solcher Projekte kommen 
kann (Böttger/Bruckner 2015). 

Ein Engagement im Bereich der Bereitstellung von Flexibilitäten 
bringt hohe Anforderungen an das im betrachteten Unternehmen 
vorhandene Know-how mit sich. Das technologische Wissen, 
das kommunale Energieversorger im Bereich des Betriebs von 
Kraftwerken erworben haben, lässt sich nicht ohne Weiteres 
auf die Bereitstellung von Flexibilitäten übertragen. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn diese durch die Aggregation 
vieler dezentraler Einheiten bereitgestellt und gepoolt an den 

Spot- oder Regelenergiemärkten vermarktet werden. Das Vor- 
handensein eines „Trading Floors“ und (im Falle einer Teilnahme 
am Regelenergiemarkt) die Präqualifikation der Anlagen bzw. 
der Pools sind weitere Voraussetzungen, die von kleineren Stadt- 
werken mit engen Personalrestriktionen in der Regel nicht erfüllt 
werden können. 

5.6 ENERGIEVERTRIEB 

Von den vom Kompetenzzentrum der Universität Leipzig und 
der DKB befragten kommunalen Unternehmen waren 96 Prozent 
im Vertrieb tätig (Kompetenzzentrum/DKB 2016: 21). Thüga 
und A.T. Kearney (2016) erwarten für den Bereich des Vertriebs 
von Strom und Gas in den kommenden Jahren sinkende Erträge. 
Wie Abbildung 6 zeigt, ergeben auch andere Umfragen ein 
ähnliches Bild. Im Gegensatz zum Wärmeabsatz erwartet eine 
Mehrheit der Befragten bezogen auf den Strom- und Gasabsatz 
bedingt durch den zunehmenden Wettbewerbsdruck zukünftig 
geringe Margenpotenziale (Horváth & Partners 2015: 4). 

Fidan und Edelmann beschreiben dies wie folgt: „Mit der 
Liberalisierung haben die etablierten Versorger in neue, schlanke 
Vertriebsmodelle wie Online-Retailer oder Energie-Großhandels- 
portale für Industriekunden investiert. Dabei ging es vordergründig 
um den Vertrieb von Commodities – Strom und Gas – mit 
wenigen Möglichkeiten der Differenzierung. Dennoch stiegen 
die Wechselraten von Jahr zu Jahr kontinuierlich an“ (Fidan/
Edelmann 2016: 12). Verantwortlich dafür ist die Zunahme 
wechselaffiner und zunehmend preisbewusster Strom- bzw. 
Gaskund_innen (BNetzA 2014: 147). Die kumulierte Wechselquote 
der Haushalte beträgt bezogen auf den Beginn der Liberalisierung 
im Strombereich 40,4 Prozent und im Bereich der Gasversorgung 
31,5 Prozent (BDEW 2016). 

Zukünftig können sich die Gewinne im Bereich des Vertriebs 
zusätzlich auch dadurch reduzieren, dass die Eigenversorgung 
im Bereich der Endkund_innen zunimmt. Technologisch be- 
trachtet kommen hierfür z. B. dezentrale Photovoltaikanlagen 
(gegebenenfalls in Kombination mit Batteriespeichern) und 
KWK-Anlagen infrage. Die Gesellschaft für Wirtschaftliche 
Strukturforschung (GWS) geht davon aus, dass sich die Anzahl 
der Prosumer-Haushalte in den nächsten Jahren erheblich ver- 
größert und 2030 einen Wert von 4,7 Millionen annehmen 
könnte (GWS 2016: 5). 

Auf den wachsenden Wettbewerbsdruck reagieren viele 
kommunale Energieversorger mit einer Steigerung der Kosten- 
effizienz im Bereich der traditionellen Geschäftsmodelle (z. B. 
mit einer Optimierung der Front- und Backoffice-Funktionen). 
Gleichzeitig versuchen sie im Vertrieb neue Wertschöpfungs-
potenziale dadurch zu erschließen, dass sie sich vom reinen 
Commodity-Anbieter, der Strom-, Gas- und/oder Fernwärme 
liefert, zum Anbieter von energienahen Dienstleistungen weiter- 
entwickeln. Sie stehen hierbei aber in Konkurrenz zu Unter- 
nehmen aus dem Technologiesektor sowie der Telekommuni-
kationsbranche und der Wohnungswirtschaft, die den Bereich 
der Bereitstellung von Energiedienstleistungen ebenfalls als 
neues Geschäftsfeld entdeckt haben (Fidan/Edelmann 2016: 12).
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5.7 GROSSHANDEL

Von den vom Kompetenzzentrum der Universität Leipzig und 
der DKB befragten kommunalen Unternehmen waren 33 Prozent 
im (Groß-)Handel tätig (Kompetenzzentrum/DKB 2016: 21). 
Die Liberalisierung der leitungsgebundenen Energiemärkte, die 
Exklusivität des nur von großen Unternehmen vorgehaltenen 
finanzwirtschaftlichen Know-hows in den „Trading Floors“ 
und der bis 2008 anhaltende kontinuierliche Anstieg der Groß- 
handelspreise für Strom- und Gas verhalfen der Energie(groß)- 
handelssparte in den Unternehmen, die sich in diesem Bereich 
engagierten, zu einer wahren Erfolgsgeschichte. Bedingt durch 
den mit der Finanzkrise 2009 einsetzenden Verfall der Groß- 
handelspreise (vgl. BMWi 2016c: 89), die mit der Aufarbeitung 
der Finanzkrise einhergehenden neuen Regulierungsvorschriften 
zur Steigerung der Markttransparenz und zur Minimierung 
der Risiken der Marktteilnehmer sowie der Tendenz zum 
zunehmend automatisierten Intradayhandel sieht sich die Sparte 
„Großhandel“ großen Herausforderungen gegenübergestellt 
(Fidan/Edelmann 2016: 13). Thüga und A.T. Kearney (2016) 
erwarten in den kommenden Jahren im Bereich des (Groß-)
Handels ein Einbrechen der Erträge (vgl. Abbildung 4). Wie 
Abbildung 6 zeigt, ergeben auch andere Umfragen ein ähn- 
liches Bild (Horváth & Partners 2015: 4).

5.8 NETZE

Von den vom Kompetenzzentrum der Universität Leipzig und 
der DKB befragten Unternehmen waren 87 Prozent im Netz- 
bereich tätig (Kompetenzzentrum/DKB 2016: 21). Knapp 45 Prozent 
der Stromverteilnetze werden von kommunalen Unternehmen 
bewirtschaftet (VKU 2016a). 

Wie bereits erwähnt, erwarten die Autoren der Thüga 
Strategie Review Studie (Thüga/A.T. Kearney 2016), dass sich 
die Gewinne im Bereich der Netze und des Messwesens weit- 
gehend als stabil erweisen. Horváth & Partners ergänzen hierzu: 
„Das Netzgeschäft hat sich für viele Energieversorger bisher als 
Rettungsanker mit annähernd stabilen Renditen erwiesen. Mit 
Blick auf die Studienergebnisse wird sich die Branche zunehmend 
bewusst, dass auch dieses Segment künftig mit Risiken behaftet 
ist“ (Horváth & Partners 2015: 3). Zu den Risiken zählen die 
Autoren den Ausbau der dezentralen Stromerzeugung sowie 
die Zunahme des Eigenverbrauchs der industriellen, gewerblichen 
und privaten Verbraucher_innen, was dazu führt, dass „das 
Netz langfristig eine andere Rolle als bisher spielen wird. Sollten 
bis 2024 20 Prozent der Leistung in der Eigenerzeugung […] 
liegen, werden trotz möglicher leistungsbezogener Anschlussent-
gelte die Renditen weiter sinken“ (Horváth & Partners 2015: 3).

Um den steigenden Anteil der erneuerbaren Energien 
aufnehmen zu können, müssen in den nächsten Jahren die 
Verteilnetze ausgebaut und modernisiert werden. Die Bundes- 
regierung hat am 3.8.2016 eine Novelle der Anreizregulierungs- 
verordnung gebilligt, die die diesbezüglichen Investitions- 
bedingungen dadurch verbessert, dass in Zukunft steigende 
Kapitalkosten aus Investitionen ohne Zeitverzug bei den Netz- 
kosten berücksichtigt werden können (BMWi 2016l; BMWi 
2016m). 

Während die strukturellen Aspekte der Novelle höhere 
Renditen erwarten lassen (Zöckler/Schwieters 2016), kritisieren 

die Verbände die von der BNetzA geplante Absenkung des 
Eigenkapitalzinssatzes von bisher 9,05 Prozent auf zukünftig 
6,91 Prozent (Focht 2016: 5). Insgesamt gesehen sind die Ertrags- 
erwartungen im Bereich der Netze trotz ihrer Zugehörigkeit zum 
regulierten Bereich somit nicht ungetrübt. Wie Abbildung 6 zeigt, 
ergeben auch Umfrageergebnisse ein ähnliches Bild (Horváth & 
Partners 2015: 4). Die steigende Anzahl sogenannter Microgrids 
(Arealnetze) stellt einen weiteren Trend im Bereich der (Verteil-)
Netze dar. Die Verbreitung dezentraler Erzeugungseinrichtungen 
wird zu einer Abkopplung von immer mehr Quartieren und 
kleineren Netzgebieten führen, die u. U. durch Dienstleister 
oder in Eigenregie betrieben werden (Fidan/Edelmann 2016: 13). 

Die Unternehmen des VKU bewirtschaften 45 Prozent der 
Verteilnetze in Deutschland (VKU 2016a), denen eine wichtige 
Rolle bei der Energiewende zukommt. Fortentwickelt zu „Smart 
Grids“ sollen diese durch eine Abstimmung von variabler Strom- 
erzeugung, Speicherung, einem intelligenten Lastmanagement 
und Technologien der Sektorkopplung (Power-to-Heat, Power- 
to-Gas) gleichzeitig die kosteneffiziente Integration der erneuer- 
baren Energien ermöglichen und einen Beitrag zur Versorgungs- 
sicherheit leisten. 

Während Fidan und Edelmann davon ausgehen, dass der 
Betrieb von Datenplattformen, auf denen die Marktteilnehmer 
in regionalen Märkten ihre Flexibilitätsprodukte anbieten, durch 
Verteilnetzbetreiber erfolgt, sind auch andere Lösungen denkbar, 
die diese Aufgabe eher bei den Übertragungsnetzbetreibern 
oder bei unabhängigen Dritten (z. B. den sogenannten Aggrega- 
toren) sehen (Fidan/Edelmann 2016: 13). Die Frage, welche 
Anreize und welches Marktdesign erforderlich sind, damit 
vorhandene oder neu zu schaffende, räumlich disaggregierte 
Flexibilitäten (z. B. Energiespeicher, Power-to-X-Anlagen und 
Maßnahmen im Bereich des Lastmanagements) ortsbezogen 
so eingesetzt werden, dass auch bei hohem Anteil der EE die 
Stabilität der Verteil- und Übertragungsnetze erhalten und Aus- 
baunotwendigkeiten minimiert werden, ist derzeit Gegenstand 
der energiewirtschaftlichen Forschung (vgl. BMWi 2016o; 
Friedrich-Alexander Universität (FAU) et al. 2016).

5.9 ENERGIENAHE DIENSTLEISTUNGEN 

Ein Teil der energienahen Dienstleistungen lässt sich dem 
Punkt „Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sowie 
zur Reduktion des nichtregenerativen Primärenergieeinsatzes“ 
zuordnen, der gemäß der Aufzählung auf Seite 14 zu den 
mittelfristig energiewirtschaftlich grundsätzlich attraktiven 
Geschäftsmodellen zu zählen ist. Aus der Perspektive kommu- 
naler Energieversorger ist es erforderlich, diesbezüglich Maß- 
nahmen zur Steigerung der Umwandlungseffizienz (z. B. 
dezentrale KWK, Wärmepumpen etc.) von passiven Maßnahmen 
zu unterscheiden, die sich ausschließlich auf eine Reduktion 
des Nutzenergiebedarfs (z. B. des Wärmebedarfs durch 
Wärmedämmmaßnahmen) beziehen. Im zuletzt genannten 
Bereich besitzen kommunale Energieversorgungsunternehmen 
weder eine spezifische Kompetenz noch ergeben sich durch 
ein solches Engagement in der Regel positive Synergieeffekte 
mit anderen Sparten. In der Konsequenz führt die Reduktion 
des Nutzenergiebedarfs deshalb zu Verlusten im Bereich des 
Gas- oder Fernwärmeabsatzes, die durch die Dienstleistungs- 
erlöse in der Regel nicht kompensiert werden. Maßnahmen 
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zur Steigerung der Umwandlungseffizienz können dagegen zu 
höheren Vertriebserlösen führen, z. B. dann, wenn durch den 
Einsatz dezentraler KWK-Anlagen die Gasnachfrage bei den 
Kund_innen erhöht wird. Eine deutliche Reduktion des Primär- 
energieeinsatzes ergibt sich bei konstanter Nutzenergienachfrage 
auch dann, wenn EE den Einsatz von fossilen Energieträgern im 
Stromsektor verringern, da fossil befeuerte Kraftwerke hohe 
Energieverluste aufweisen und dadurch „upstream“ mit einem 
deutlich höheren Primärenergieeinsatz verbunden sind (Bruckner 
et al. 2014: 519). Verzichtet man mit Verweis auf das primäre 
Ziel der CO

2
-Minderung darauf, regenerative Anteile am Primär- 

energieeinsatz überhaupt zu zählen (vgl. die Handhabung bezüg- 
lich der angestrebten Reduktion im Gebäudebereich, BMWi 
2016c: 40), so gilt die Regel „EE-Einsatz verringert zugleich den 
Primärenergieeinsatz“ umso mehr. 

Die Marktentwicklung der letzten zehn Jahre belegt die 
gewachsene Bedeutung der energienahen Dienstleistungen. 
Im Bereich des Contractings (z. B. dem Betrieb von Kundenanlagen 
durch erfahrene Energiedienstleister, vgl. BDEW 2010) hat sich 
in Deutschland die Anzahl der Verträge seit 2004 von 23.200 
auf 48.200 in 2013 mehr als verdoppelt. Der jährliche Gesamt- 
umsatz des Contracting-Markts wird auf 2,3 Milliarden Euro 
geschätzt. 55 bis 60 Prozent der Contracting-Projekte werden 
derzeit von Energieversorgern durchgeführt (BDEW 2015: 30). 
Wie Abbildung 6 zeigt, weisen Umfragen unter den Energiever- 
sorgern die zukünftig höchsten Margenpotenziale im Bereich 
der energienahen Dienstleistungen aus. „Innerhalb der Energie- 
effizienzdienstleistungen liegen die höchsten Erwartungen im 
Umfeld von Dienstleistungen für Energiemanagement und 
Effizienz-Contracting. Zahlreiche Versorger planen stärkere 
Aktivitäten in diesem Geschäftsbereich“ (Horváth & Partners 
2015: 7). Von den vom Kompetenzzentrum der Universität 
Leipzig und der DKB befragten kommunalen Unternehmen sind 
dennoch bisher nur 33 Prozent im Geschäftsfeld Dienstleistungen 
(„Services“) (Kompetenzzentrum/DKB 2016: 21) tätig.

Im Zusammenhang mit einer zunehmenden Digitalisierung 
der Energiewende (Bundesrat 2016a) und dem Trend zur 
wachsenden Eigenversorgung (GWS 2016), der die bisherigen 
reinen Stromnachfrager_innen (Consumer) z. B. im Zusammen- 
hang mit der dezentralen Nutzung der Photovoltaik in Verbindung 
mit Batteriespeichern immer mehr zu Prosumer_innen werden 
lässt, stellt sich für Energieversorger die Frage, inwieweit sie sich 
als Dienstleister im Feld der „Energieautarkielösungen“ anbieten 
möchten (BDEW/Ernst & Young 2016: 16–18).

„Bei Energieautarkie-Lösungen unterstützt der Energieversorger 
den Endkunden dabei, sich durch eine Eigenerzeugungslösung 
bei der Strom- und/oder Wärmeerzeugung unabhängiger von 
ihm zu machen. Der Umfang der Unterstützung kann von der 
einfachen Beratung bis zum Komplettpaket reichen. […] 
Zielgruppen von Energieautarkie-Lösungen sind öffentliche Ein- 
richtungen, die Wohnungswirtschaft, Handel und Gewerbe 
sowie Haushaltskunden als Eigentümer“ (BDEW/Ernst & Young 
2016: 16–17). 

Die Bewertung der wirtschaftlichen Attraktivität von Energie- 
autarkielösungen fällt innerhalb der Gruppe der befragten 
Stadtwerkemitarbeiter_innen sehr unterschiedlich aus. „Fast 
ein Viertel der Befragten ist der Überzeugung, dass Energie- 
autarkie-Lösungen langfristig die heutigen zentralen Energie- 
versorgungsstrukturen ersetzen werden. Besonders hoch fällt 
die Zustimmung bei den First Movers aus (50 Prozent).  

Entsprechend findet in dieser Gruppe die Aussage, dass EVU, die 
heute nicht in Energieautarkie-Lösungen als Geschäftsfeld 
einsteigen, in Zukunft aus dem Markt gedrängt werden, breite 
Zustimmung (75 Prozent)“ (BDEW/Ernst & Young 2016:  18). 
Aber auch die potenziellen Risiken werden gesehen. „Rund die 
Hälfte der Befragten stimmt der Aussage zu, dass der Kunde 
seine Energie (teilweise) selbst erzeugt und damit die Umsätze 
des Energieversorgers kannibalisiert; ein Viertel stimmt dem 
nicht zu, insbesondere die Gruppe der First Movers, also der- 
jenigen, die Energieautarkie-Lösungen mit weitergehenden 
wertschöpfenden Tätigkeiten wie einer Finanzierung oder Steuerung 
und Optimierung der Anlage verbinden. Hier ist die Mehrheit 
(58 Prozent) nicht der Meinung, dass die eigenen Umsätze 
kannibalisiert werden. Offensichtlich gelingt es ihnen, durch 
komplexere Full-Service-Pakete die Umsätze aus den verloren 
gegangenen Energieumsätzen zu kompensieren“ (BDEW/
Ernst & Young 2016: 18).

Die Gefahr potenziell negativer Rückwirkungen von inno- 
vativen Geschäftsideen auf konventionelle Geschäftsmodelle 
in anderen Sparten desselben Unternehmens (z. B. im Bereich 
der zentralen Erzeugung, im Vertrieb oder im Bereich der Netze) 
führt bei vielen Energieversorgern dazu, dass diese Geschäfts- 
ideen kritisch betrachtet werden. Solange ein Instrumentarium 
fehlt, das die zu erwartenden Risiken quantifiziert und die 
Erlöse von neuen Geschäftsmodellen unter Berücksichtigung 
der Rückwirkung auf andere Unternehmenssparten integriert 
betrachtet, ist bei vielen risikoscheuen Unternehmen eine Zurück- 
haltung in Bezug auf energienahe Dienstleistungen und andere 
innovative Geschäftsideen zu erwarten. Die Autoren dieser 
Studie haben deshalb das computergestützte Instrumentarium 
IRPsim (Integrierte Ressourcenplanung und Simulation für 
kommunale Energieversorger) entwickelt, das eine quantitative 
Beantwortung der hier aufgeworfenen Fragen erlaubt (Scheller 
et al. 2015; Scheller et al. 2016). Durch eine zeitlich hochauf- 
gelöste integrierte Modellierung des zu analysierenden Energie- 
versorgungsunternehmens (vgl. Abbildung 8) lässt sich mithilfe 
dieses Computermodells die Rückwirkung innovativer, dezentraler 
energienaher Dienstleistungen im Bereich der Endkund_innen 
(z. B. der optimierte Einsatz dezentraler Anlagen zur Erzeugung 
von Strom und/oder Wärme bzw. zur Energiespeicherung) auf 
die konventionellen Unternehmensbereiche (Erzeugung, Handel, 
Vertrieb und Netze) beziffern. 

Gleichzeitig lässt sich angeben, zu welchen Verlusten es dann 
kommen kann, wenn die dezentralen Akteure unabhängig vom 
kommunalen Energieversorger ihre Energienachfrage durch 
effizienzsteigernde Maßnahmen oder durch eine Eigenversorgung 
vermindern bzw. den Versorger komplett wechseln. Damit wird 
es möglich, konsistente und vor allem transparente Szenarien 
für die Entwicklung der Rohmargen in den einzelnen Wert- 
schöpfungsstufen abzubilden. Die mit der Einführung neuer 
Geschäftsmodelle verbundenen Chancen und Risiken können 
so den Risiken gegenübergestellt werden, die sich dadurch 
ergeben, dass die im Kontext der Energiewende erforderliche 
innerbetriebliche Transformation unterbleibt.

Durch die Quantifizierung der vorhandenen Chancen und 
Risiken mithilfe eines Instrumentes zur integrierten Modellierung 
kommunaler Energieversorger kann es kommunalen Energie- 
versorgungsunternehmen erleichtert werden, sich zukünftig im 
Kontext der Energiewende zu behaupten. Eine genaue Kenntnis 
der positiven und negativen Auswirkungen, die mit neuen 
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Geschäftsmodellen einhergehen, ist deshalb wichtig, weil es 
konkurrierende Akteure im Bereich der Industrie, der Wohnungs- 
wirtschaft, der sogenannten Systemdienstleister und der 
Aggregatoren gibt, die energienahe Dienstleistungen anbieten, 
ohne im Gegensatz zu den lokalen Versorgern von der Reduktion 
der Energienachfrage negativ betroffen zu sein. Die Stadtwerke 
haben (ebenso wie die vier großen Energieversorger) im Ver- 
gleich zu neuen Akteuren im Energiemarkt in dieser Hinsicht 
einen strukturellen Nachteil, der aber insbesondere dann, wenn –  
wie heute beobachtbar – die Gewinne im Vertrieb ohnehin 
einbrechen, kein grundsätzliches Hemmnis darstellen muss.

5.10 DIE NOTWENDIGKEIT NEUER 
GESCHÄFTSMODELLE

Der mit der Energiewende verbundene energiewirtschaftliche 
Strukturwandel erfordert aufgrund des zu erwartenden Rück- 
gangs des Kerngeschäfts von den kommunalen Energieversorgern 
eine umfassende Neuausrichtung ihrer Geschäftstätigkeit. Die 
Dekarbonisierung verlangt eine Veränderung der Erzeugungs-
struktur, die durch einen Rückbau im Bereich konventioneller 
Kondensationskraftwerke und einem Ausbau im Bereich der 

effizienten KWK und der Nutzung erneuerbarer Energien 
gekennzeichnet ist. Die Integration des wachsenden Anteils 
der erneuerbaren Energien erfordert einen Ausbau der Verteil- 
netze und die Bereitstellung von Flexibilitäten zum Ausgleich 
der mit der Nutzung der Wind- und Solarenergie einhergehenden 
zeitlichen Variabilität. Die niedrigen Großhandelspreise und 
die zunehmende Konkurrenz im Vertrieb lassen sinkende Erträge 
in diesen Bereichen des Kerngeschäfts erwarten. Neue Chancen 
ergeben sich im Bereich der energienahen Dienstleistungen –  
zumindest dann, wenn im Rahmen der Digitalisierung der 
Energiewende die sich ergebenden Erlösmöglichkeiten genutzt 
und nicht branchenfremden Konkurrenten überlassen werden. 
Die zu erwartende Dezentralität kann für die Stadtwerke vor Ort 
vorteilhaft sein; sie muss es aber nicht. Die mit ihr verbundenen 
Risiken müssen bewertet und die Chancen proaktiv genutzt 
werden.

Quelle: Eigene Darstellung, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement (IIRM), Universität Leipzig. 
IRPsim = Integrierte Ressourcenplanung und Simulation, DSM = Demand Side Management (z.B. Lastmanagement), DR = Demand Response.

Abbildung 8
Evaluation innovativer Geschäftsmodelle durch die integrierte Modellierung kommunaler Energieversorger
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Kommunale Energieversorger beschäftigen knapp 100.000 
Mitarbeiter_innen. Über ihre Verteilnetze versorgen sie knapp 
36 Millionen Kundenanschlüsse. Sie finanzieren in vielen Städten 
mit ihren Einnahmen weitere Bereiche der Daseinsvorsorge 
(z. B. den ÖPNV) und entlasten mit ihren Ausschüttungen die 
kommunalen Haushalte. Ein nicht unerheblicher Teil der Umsatz- 
erlöse in Höhe von rund 80 Milliarden Euro trägt direkt oder 
indirekt zur Wertschöpfung in den Kommunen bei. 

Die Umsetzung der Energiewende und die dadurch veränderten 
energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflussen 
die kommunalen Energieversorger in vielfältiger Hinsicht (vgl. 
Abbildung 9). Ein Teil der ergriffenen klimapolitischen Maßnahmen 
wirkt direkt (z. B. über technische oder regulatorische Vorschriften, 
über Förderinstrumente wie das KWKG oder das EEG oder 
über die Pflicht zur Teilnahme am Emissionshandel). Nicht zu 
übersehen sind heute darüber hinaus die indirekten Wirkungen, 
die sich (z. B. durch den Merit-Order-Effekt und die dadurch 
sinkenden Großhandelspreise) aufgrund der Förderung von Wett- 
bewerbern (z. B. Betreibern von Anlagen zur Nutzung er- 
neuerbarer Energien) ergeben. Zu den indirekt wirkenden Effekten 
gehören außerdem die Reduktion der residualen Wärme-, Gas-  
und Stromnachfrage, die energiewendebedingt durch effizienz- 
steigernde Maßnahmen (z. B. durch eine verbesserte Wärme- 
dämmung) oder durch eine zunehmende Eigenversorgung 
mit dezentral erzeugtem Strom verursacht sein kann.

Im Hinblick auf die Frage, wie kommunale Energieversorger 
den sich hieraus ergebenden Herausforderungen gerecht werden 
können, sehen viele Studien (vgl. Dütsch 2014) insbesondere 
folgende Ansätze: 

a)  Kurzfristig: Kostenreduzierung durch Prozessoptimierung 
(nicht nur, aber vor allem in den konventionellen Geschäfts- 
bereichen, z. B. im Vertrieb). Dies kann insbesondere durch 
eine Verbesserung der IT-Infrastruktur und durch die (über- 
regionale) Kooperation mit anderen kommunalen Unter- 
nehmen in Stadtwerkeverbünden erreicht werden.

b)  Mittelfristig: Entwicklung neuer Geschäftsmodelle (z. B. im 
Bereich der erneuerbaren Energien und/oder der KWK sowie 
in Bezug auf die Nutzung von Flexibilitätsoptionen oder das 
Anbieten von Dienstleistungen). Ziel ist es, hierdurch die Wert- 
schöpfungskette durch Ergänzungen auf der jeweils gleichen 

Wertschöpfungsstufe (z. B. der Erzeugung) zu verbreitern 
oder bis hinein in die Gebäude der Kund_innen zu verlängern 
(z. B. bei energienahen Dienstleistungen). 

c)  Langfristig: Wandel vom Strom-, Gas- und Wärmeverkäufer 
zum Energiedienstleister und zum „Manager der Energie- 
wende vor Ort“. Die kommunalen Energieversorger können 
im Rahmen einer quartiersbezogenen Kopplung der Strom-, 
Wärme- und Kälteversorgung sowie der Bereitstellung von 
Energie- und Mobilitätsdienstleistungen einen wichtigen Bei- 
trag zur intersektoralen Umsetzung der Energiewende leisten 
(z. B. im Bereich der sogenannten Sektorkopplung). 

Durch (1) Investitionen in erneuerbare Energien, Fern- und Nah- 
wärmenetze, hocheffiziente gasbefeuerte Gas- und Dampfkraft-
werke und flexible Gasturbinen zur Gewährleistung der Versorgungs- 
sicherheit, Energiespeicher, Power-to-Heat-Anlagen sowie weitere 
regional wirksame Flexibilitätsoptionen (z. B. Vehicle-to-Grid im Be- 
reich der Elektromobilität), (2) den Ausbau und die Digitalisierung 
der Verteilnetze zur Steigerung ihrer Aufnahmefähigkeit für 
variable erneuerbare Energien, (3) das Angebot von energienahen 
Dienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz, (4) ihre Mit- 
wirkung bei der Entwicklung und Umsetzung kommunaler und 
regionaler Energie- und Klimaschutzkonzepte sowie (5) die För- 
derung der Akzeptanz der Bürger_innen im Hinblick auf die Kosten- 
belastungen, die durch die Energiewende entstehen, können 
kommunale Energieversorger einen zentralen Beitrag zum 
Gelingen der Energiewende leisten (VKU 2012: 17). 

Durch rückgängige Umsätze auf der Erzeugerseite und einen 
erhöhten Wettbewerbsdruck im Endkundengeschäft sinken 
derzeit die Gewinne vieler kommunaler Energieversorger in einem 
Umfang (PwC 2016), der dazu führt, dass die zur Umsetzung 
dieser Ansätze erforderlichen finanziellen Handlungsspielräume  
teilweise nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie bereits ange- 
sprochen, befinden sich mehr als drei Viertel der untersuchten 
kommunalen Unternehmen in einer angespannten oder eher 
unbefriedigenden wirtschaftlichen Situation. In knapp einem 
Viertel der Fälle kommt es darüber hinaus bereits jetzt zu einem 
kritischen Zustand, bei dem eine angespannte wirtschaftliche 
Situation des Versorgers auf eine angespannte Haushaltslage 
der dazugehörigen Kommune stößt (Institut für den öffent- 
lichen Sektor e.V./KPMG 2016: 13). 

6

FAZIT UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
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Wie Abbildung 9 zeigt, dürfen bei der Frage, in welcher Form 
kommunale Energieversorger bei der Wahrnehmung ihrer Rolle 
als „Treiber und Manager der Energiewende vor Ort“ durch 
angemessene energiepolitische Maßnahmen unterstützt 
werden können, die indirekten Wirkungen nicht übersehen 
werden. Diese haben ihren Ursprung oft nicht in der Kommune 
selbst, sondern in der spezifischen Ausgestaltung der nationalen 
und europäischen Energie- und Klimapolitik. Vor diesem Hinter- 
grund lassen sich folgende energiepolitische Handlungs-
empfehlungen ableiten:

6.1 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN AUF 
EBENE DER EU

Den existierenden energiepolitischen Instrumentenmix 
beibehalten, aber optimieren 

Wie die Internationale Energieagentur (IEA) mehrfach 
betont hat, gehören neben dem Emissionshandel (bzw. einer 
Bepreisung von Treibhausgasemissionen), Maßnahmen zur 
Beseitigung von Hemmnissen im Bereich der Energieeffizienz 

sowie Maßnahmen zur zielgerichteten Förderung des techno- 
logischen Lernens im Bereich innovativer Technologien (z. B. 
bei den „neuen“ Erneuerbaren) zu den Kernelementen einer 
jeden, auf Kosteneffizienz ausgerichteten Klimapolitik (IEA 2011). 
Alle drei Instrumente adressieren unterschiedliche Formen des 
Marktversagens – externe Kosten der Emission von Treibhaus- 
gasen, Hemmnisse („Barriers“) und ein oft beobachtbares 
Marktversagen im Bereich der Innovation. Auf der EU-Ebene 
spiegelt sich dieser Instrumentenmix im Dreiklang der EU-Emissions- 
handels-Richtlinie, der EU-Erneuerbaren-Richtlinie und der EU- 
Effizienzrichtlinie (BMWi 2016a) wider. Die Bundesregierung 
sollte auf der EU-Ebene darauf hinwirken, dass keinem dieser 
Instrumente auf Kosten der anderen ein Primat eingeräumt 
wird. Gleichzeitig ist es aber im Rahmen einer verbesserten 
„Politikfolgenforschung“ (Impact Assessment) wichtig, durch 
umfangreiche „Multi-Modell“-Analysen und Sensitivitätsrech-
nungen genauer als bisher, die Auswirkungen einer potenziell 
negativen Interaktion der verschiedenen Instrumente voraus- 
schauend abzuschätzen und beim Design robuster Instrumente 
(Nahmmacher 2016) zu berücksichtigen. 

Quelle: Eigene Darstellung, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement (IIRM), Universität Leipzig.

Abbildung 9
Auswirkungen der Energiewende auf kommunale Energieversorger (Wirkungspfade)
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Den Emissionshandel reformieren und die Bepreisung 
von CO

2
-Emissionen (Carbon Pricing) zum zentralen 

klimapolitischen Instrument ausbauen 
Die EU hat sich das Ziel gesetzt, seine CO

2
-Emissionen bis 

2050 um 80 bis 95 Prozent zu senken (vgl. BMUB 2017). Dieses 
Ziel ist konsistent mit den Beschlüssen der Klimakonferenz 2015 
in Paris, die am 4.11.2016 in Kraft getreten sind (Rogelj et al. 
2015). In seiner gegenwärtigen Form ist der EU-Emissionshandel 
leider nicht dazu in der Lage, die hierfür erforderliche Lenkungs- 
wirkung zu entfalten. Gegenwärtig bewegt sich der EU-Zertifikats- 
preis im Bereich von 5 Euro/tCO

2
. Der Preis ist deutlich niedriger, 

als es Modellrechnungen erwarten lassen, die eine kosten- 
optimale Strategie zur Umsetzung der oben genannten Emissions- 
ziele zugrunde legen (Knopf et al. 2013; 2014). Der im Vergleich 
dazu zu niedrige Preis zeigt, dass die Marktakteure nicht davon 
ausgehen, dass die Emissionsobergrenze eines EU-weit imple- 
mentierten Emissionshandelssystems der oben genannten 
langfristig angestrebten Dekarbonisierung folgen wird. Die 
Marktstabilitätsreserve, die dazu dient, Zertifikate solange aus 
dem Markt zu nehmen, bis das Volumen der zur Verfügung 
stehenden Menge unter eine bestimmte Grenze fällt, reduziert 
die langfristige verfügbare Zertifikatszahl nicht und ist deshalb 
nicht dazu in der Lage zu verhindern, dass Händler weiterhin 
damit rechnen, dass die Zertifikatspreise niedrig bleiben werden 
(Mercator Research Institute on Global Commons and Climate 
Change (MCC) 2016). 

In der Folge ergibt sich eine Situation, in der das für einen 
ehrgeizigen Klimaschutz zentrale Steuerungssignal auch weiterhin 
falsche Anreize setzt. Dies führt dazu, dass auf nationaler 
und kommunaler Ebene Investitions- und Betriebsführungs-
entscheidungen getroffen werden, die die langfristige Ziel- 
erreichung in Bezug auf die Emissionsminderung gefährden 
und/oder den Klimaschutz unnötig teuer werden lassen. In der 
Folge ergeben sich erhebliche Fehlallokationen, die volkswirtschaft- 
lich schädlich sind und das Vertrauen der Marktakteure und der 
Bevölkerung in die „Stimmigkeit“ der Energiewende erschüttern. 
Nur wenn die Akteure bereits heute die mittel- und langfristig 
einzuhaltenden Emissionsobergrenzen kennen und daran glauben, 
dass diese im politischen Prozess auch rechtsverbindlich imple- 
mentiert werden, kann sich ein CO

2
-Preis einstellen, der einen 

dynamisch effizienten Klimaschutz ermöglicht und der bei vor- 
gegebenen Minderungszielen insgesamt zu einem Minimum 
der Emissionsminderungskosten führt. 

Ein Vorschlag, der auch heute schon zu CO
2
-Preisen führt, 

die mit der langfristigen Klimaschutzzielsetzung verträglich 
sind, ist die Einführung dazu passender Untergrenzen für den 
Preis der Zertifikate (sog. Price Floors, MCC 2016: 2). Zu den 
Vorteilen, die mit einer solchen Herangehensweise verbunden 
sind, gehören sofort erhöhte und damit stärker mit der lang- 
fristigen Zielsetzung im Einklang stehende Klimaschutzan-
strengungen (in den Fällen, in denen der Preis ansonsten unter- 
halb der Grenze liegen würde) (MCC 2016). 

Wünschenswert wäre aus generellen umweltökonomischen 
Überlegungen heraus zudem die Ausweitung des Emissionshandels 
auf andere Sektoren (insbesondere auf den Transport- und 
den Wärmesektor; Knopf et al. 2014). Eine dazu ähnliche 
Lenkungswirkung würde auch eine CO

2
-Steuer oder CO

2
-Abgabe 

entfalten, die unter Umständen leichter einzuführen wäre. Die in 
beiden Varianten stattfindende Bepreisung von CO

2
-Emissionen 

(sogenanntes Carbon Pricing) erleichtert die Zielerreichung im 

Klimaschutz und vermindert Rebound-Effekte sowie negative 
Interaktionen, die ansonsten durch die zeitgleiche Implementie-
rung verschiedener Klimaschutzinstrumente entstehen können. 

Fehlt ein starkes sektorenübergreifendes Preissignal auf der 
EU-Ebene, so müssen bei vorgegebenen EU-weit geltenden oder 
nationalen Klimaschutzzielen auf der Ebene der Nationalstaaten 
bzw. in den einzelnen Sektoren Ersatzmaßnahmen ergriffen 
werden, die diesen Mangel auszugleichen versuchen. Durch die 
Interaktion der Instrumente und die Kopplung der Emissions-  
und Elektrizitätsmärkte kann nicht garantiert werden, dass die 
Ziele erreicht werden. Wenn sie erreicht werden, ist davon aus- 
zugehen, dass dies mit unnötig hohen Kosten verbunden ist.

6.2 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN AUF 
EBENE DER BUNDESPOLITIK

Mit nationalen energiepolitischen Instrumenten dort ein- 
greifen, wo die europäische Energie- und Klimapolitik 
Defizite erkennen lässt

Der europäische Emissionshandel begrenzt die Emissionen 
europaweit. Er liefert aber kein direktes Signal im Hinblick auf 
eine in einem bestimmten Land (z. B. der Bundesrepublik Deutsch-
land) gewünschte Emissionsreduktion. Nationale Instrumente 
sind deshalb unerlässlich, wenn von den energiewirtschaftlichen 
Akteuren (z. B. kommunalen Energieversorgern) emissions-
mindernde Anstrengungen (z. B. durch den fortgeführten Betrieb 
von emissionsarmen Gaskraftwerken) erwartet werden, für 
die es im Rahmen des europäischen Emissionshandels keine 
angemessenen Anreize gibt. 

Durch eine politisch gewollte Integration entwickelt sich der 
Strommarkt auf europäischer Ebene immer stärker zu einem 
Strombinnenmarkt. Verlässt man sich im Hinblick auf die Gewähr- 
leistung der Versorgungssicherheit auf die (auch theoretisch 
in Ungleichgewichtssituationen durchaus zweifelhafte) Kraft des 
Energy Only Markets, so darf dabei nicht übersehen werden, 
dass auch dieser sich dann im Ergebnis auf die Versorgungs-
sicherheit in Europa und nicht auf die einzelner Länder bezieht. 
Auch wenn es sinnvoll ist, hier supranationale Synergien zu 
nutzen, sollten im Hinblick auf die Sicherstellung und Resilienz 
nationaler Energieversorgungssysteme innerstaatliche Instrumente  
nicht außer Acht gelassen werden (Nahmmacher 2016).  

Vor dem Hintergrund der hier durchgeführten Überlegungen 
ist es sinnvoll, europäische Instrumente der klimapolitischen 
und energiepolitischen Globalsteuerung (Emissionshandel, Energy 
Only Market) durch nationale Instrumente der Feinsteuerung 
zu ergänzen. Grashof et al. (2015) gehen davon aus, dass solchen 
feinsteuernden Politikinstrumente gerade in einer Phase der 
Systemtransformation und einer gleichzeitigen (durch mangelnde 
klimapolitische Ambitionen und langwierige Abstimmungs-
prozesse gekennzeichneten) Schwäche des europäischen 
Emissionshandels eine erhebliche Bedeutung zukommt. Zu 
den prominentesten nationalen Instrumenten der klima- und 
energiepolitischen Feinsteuerung gehören das EEG und das 
KWKG.

Angemessene Förderung der erneuerbaren Energien
Die Förderung der EE durch das EEG hat nicht nur zu einem 

erheblichen Ausbau der erneuerbaren Energien, sondern auch 
zu einer beachtlichen Senkung der Stromgestehungskosten 
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geführt (BMWi 2016c: 132). Es ist zu erwarten, dass die in das 
EEG aufgenommenen Ausschreibungsverfahren die Kosten 
weiter senken werden. Trotz der sinkenden Vollkosten ist es zur 
Erreichung der Ziele der Energiewende erforderlich, die EE 
solange zu fördern, bis sich diese (unter Einbeziehung der Inte- 
grationskosten) am Markt behaupten können. Drei Ansätze 
können helfen, diesen Prozess zu beschleunigen: 

(1)  Förderung von Forschung, Entwicklung und Anwendung im 
Bereich der Maßnahmen, die helfen, die Fluktuationen im 
Bereich der variablen EE (Sonnen- und Windenergie) kosten- 
günstig auszugleichen (z. B. Batteriespeicher und Power-to-X 
Anlagen). 

(2) Eine grundlegende Reform des EU-Emissionshandels durch 
Einführung einer Untergrenze für die CO

2
-Preise (Floor Price), 

deren Höhe sich an dem orientiert, was Modellrechnungen 
zur Bestimmung kostenoptionaler Strategien zur Dekarboni- 
sierung der europäischen Volkswirtschaft im Kontext der 
Beschlüsse der Klimakonferenz in Paris erwarten lassen. 
Höhere CO

2
-Preise werden ceteris paribus höhere Spotmarkt- 

preise und damit auch höhere Deckungsbeiträge für Erneuer- 
bare nach sich ziehen. In der Direktvermarktung kann so die 
Marktprämie zunehmend verringert werden. 

(3) Weitere energiewirtschaftliche Forschung zur Klärung der 
Frage, inwieweit es Energy Only Markets auch bei sehr hohen 
Anteilen der erneuerbaren Energien tatsächlich gelingen kann, 
Investitionen in diese Anlagen sowie in Back-up- und Flexi- 
bilitätsoptionen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
in den Zeiten, in denen die EE-Anlagen nicht genügend 
Strom zur Deckung der Nachfrage bereitstellen können, zu 
refinanzieren.

Würde die Förderung der erneuerbaren Energien beendet werden, 
bevor diese sich trotz anhaltender Kostenreduktionen am Markt 
behaupten können, so würde dies den Erfolg der Energiewende 
und die Dekarbonisierung der deutschen Volkswirtschaft grund- 
sätzlich infrage stellen. Deutschland hat mit der frühzeitigen 
Förderung der EE durch das EEG auch global betrachtet einen 
zentralen Beitrag zur Kostenreduktion der EE geleistet (BMWi 
2016c). Dass EE an guten Standorten in zunehmendem Maße 
wirtschaftlich werden und die installierte Leistung der EE im 
globalen Maßstab wächst, trägt dazu bei, dass die jährliche 
Produktion im Bereich der EE weiter zunimmt und die Kosten 
durch Skalen und Lerneffekte weltweit weiter sinken (REN21 
2016). Dies wiederum erleichtert es der deutschen Energie- 
wirtschaft, den Energiewendezielen im Bereich der EE näher- 
zukommen. In Deutschland und weltweit kann dieser Prozess 
nur dann weitergeführt werden, wenn es gelingt zu zeigen, 
dass und wie hohe EE-Anteile erfolgreich und kosteneffizient 
in die Energiewirtschaft integriert werden können (IEA 2016; 
BMWi 2016n). 

Angemessene Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung 
Wie die Autoren der KWK-Evaluierungsstudie betonen, 

besitzt der gasbefeuerte Betrieb von KWK-Anlagen auf mittlere 
Sicht betrachtet ein erhebliches Potenzial zur Emissionsminderung, 
das eine hohe Sensitivität bezüglich der energiewirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen aufweist und nur im Falle einer politischen 
Flankierung vollständig ausgeschöpft werden kann (Prognos 
et al. 2014: 1). Die Novellierung des KWKG versucht diesem 

Umstand unter Beachtung der im Rahmen der beihilferechtlichen 
Bewertung entstandenen Nachforderungen der EU (z. B. der 
für bestimmte Größenklassen geforderten Einführung von Aus- 
schreibungen, BMWi 2016o) Rechnung zu tragen. Im Rahmen 
des Monitoringprozesses zur Bewertung des Fortschritts der 
Energiewende sollte geprüft werden, ob das angepasste KWKG 
im Kontext eines potenziell weiterhin schwachen CO

2
-Preissignals 

den energiewirtschaftlichen und klimapolitischen Erwartungen 
gerecht wird. Gegebenenfalls ist eine Nachsteuerung vor- 
zunehmen. 

Im Hinblick auf die Diskussion zu den vermiedenen Netz- 
nutzungsentgelten sollten Anlagen, die Strom verbrauchernah 
bereitstellen und dadurch vorgelagerte Netze entlasten (z. B. 
kommunale und dezentrale KWK-Anlagen), nicht mit solchen 
gleichgesetzt werden, die einen Ausbau der vorgelagerten 
Netze erforderlich machen (Umwelt- und Energie-Report 2017). 
Damit die mit dem KWKG gewünschte Förderung der effizienten 
KWK nicht infrage gestellt wird, sollte diese Förderung in an- 
gemessenem Umfang erhöht werden, wenn es in Bezug auf 
KWK-Anlagen, die ins Verteilnetz einspeisen, zu einer Reduktion 
der vermiedenen Netznutzungsentgelte und damit zu einer 
Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen kommen 
sollte. Bei der Aufstellung der Netzentwicklungspläne sollte 
stärker als bisher die Möglichkeit betrachtet werden, regional 
erzeugten Strom durch die intelligente Nutzung der im Verteil- 
netz vor Ort vorhandenen Flexibilitätsoptionen netzdienlich 
in das Gesamtsystem zu integrieren (FAU et al. 2016). Im Ergebnis 
ist zu erwarten, dass die Notwendigkeit der Weiterentwicklung 
der Verteilnetze zu Smart Grids erhöht und die Bedeutung ihrer 
Betreiber gestärkt wird. Kommunale Unternehmen können hier- 
von profitieren, wenn sie sich den Herausforderungen stellen, 
die mit der „Digitalisierung der Energiewende“ verbunden 
sind (Bundesrat 2016a; BDEW/EY 2016).

Transformationsforschung (Forschung in Bezug auf das 
Management der Energiewende) ausbauen 

Um „Stranded Investments“ im Zusammenhang mit der 
Umsetzung von ehrgeizigen Klimaschutzstrategien15 zu ver- 
meiden, wird es aufgrund des Fehlens eines angemessen starken, 
sektorenübergreifenden EU-weiten CO

2
-Preissignals notwendig 

sein, über das Jahr 2030 hinausreichende nationale Klima- 
schutzpläne zu erstellen, die zur Erreichung nationaler Klima- 
schutzziele diesen Mangel durch zusätzliche nationale Klima- 
schutzinstrumente auszugleichen versuchen (BMUB 2016a). 
Die Vehemenz, mit der im Jahr 2016 die Debatte zum bundes- 
deutschen Klimaschutzplan 2050 geführt wurde, und die dadurch 
entstandene Verunsicherung in den betroffenen Wirtschafts- 
zweigen (z. B. der Strom-, Gas-, Bau-, Automobil- und Land- 
wirtschaft) hat gezeigt, dass hier noch ein großer Nachholbe-
darf besteht. 

Obwohl eine Minderung der Treibhausgasemissionen um 
80 bis 95 Prozent bis 2050 eines der primären politischen Ziele 
der Energiewende ist (BMWi 2016c), fehlt bei vielen Akteuren 
selbst im Bereich der Energiepolitik und Energiewirtschaft ein 
umfassendes Verständnis dafür, welche der zur Erreichung 
dieses Ziels denkbaren technologischen Optionen (1) systemisch 
notwendig, (2) wirtschaftlich kosteneffizient sowie (3) sozio- 

15 Z. B. solchen, die mit den Beschlüssen der Klimakonferenz 2015 in Paris in 
Einklang stehen.
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ökonomisch akzeptabel sind. Auch die energiewirtschaftliche 
Forschung hat bisher erst einzelne denkbare Szenarien beleuchtet, 
die den vielfältigen Unsicherheiten in Bezug auf die Beant- 
wortung dieser Frage keinesfalls gerecht werden.

6.3 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN AUF 
EBENE DER KOMMUNALPOLITIK

Kommunalen Energieversorgungsunternehmen die 
Handlungsspielräume eröffnen, die notwendig sind, 
damit sich diese den Herausforderungen der Energie- 
wende stellen können

Die Energiepolitik der Bundesregierung und der damit 
korrespondierende Strukturwandel verändern das Unternehmens-
umfeld von Stadtwerken in erheblichen Umfang. „Der Rendite- 
anspruch der Anteilseigner sowie der Auftrag, einen Teil der 
lokalen öffentlichen Daseinsvorsorge zu übernehmen, bleiben 
hingegen nahezu unverändert bestehen, obwohl das Wettbewerbs- 
umfeld deutlich kompetitiver und der Kundenbedarf diver- 
sifizierter werden“ (Kompetenzzentrum/DKB 2016: 44). Die 
Stadtwerke stehen zukünftig nicht nur in Konkurrenz zu anderen 
Versorgern, sondern zunehmend auch mit neuen Akteuren 
(z. B. im Bereich der Industrie, der Wohnungswirtschaft, der 
sogenannten Systemdienstleister, der Direktvermarkter etc.). 

In der Verantwortung der Anteilseigner (z. B. der Kommunen) 
liegt es, den umfassenden Strukturwandel in der Energiewirt-
schaft wahrzunehmen und den kommunalen Energieversorgern 
den (auch finanziellen) Spielraum zu geben, den damit ver- 
bundenen Transformationsherausforderungen gerecht werden 
zu können. Viele der beschriebenen neuen Geschäftsmodelle 
sind mit niedrigeren Renditen verbunden, als es die kommunalen 
Eigner bisher gewohnt waren. Ohne eine entsprechende 
Anpassung der projektbezogenen Mindestrenditen besteht 
somit die Gefahr, dass grundsätzlich zugängliche Erlösmöglich- 
keiten nicht realisiert werden. 

Kommunen können durch die Erstellung von Energie- und 
Klimaschutzkonzepten sowie durch planerische und ordnungs- 
rechtliche Vorgaben in gewissem Umfang einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. Dass in Städten „drei Viertel der Energie 
verbraucht und 70 Prozent der von Menschen erzeugten Treib- 
hausgase emittiert werden“ (BMBF 2015), bedeutet nicht, 
dass dort auch die rechtlichen Vorgaben oder ökonomischen 
Anreize geschaffen werden können, die die gewünschten 
Emissionsminderungen nach sich ziehen. Umso wichtiger ist 
es, dass die Entscheidungsträger auf der Ebene der EU und 
auf der Bundesebene erkennen, dass bezogen auf die Be- 
schlüsse der Klimakonferenz in Paris zwischen „Global denken“ 
und „Lokal handeln“ ein weiter Weg liegt. 

Ohne die Schaffung von klimapolitischen Instrumenten, die 
die Umsetzung der Energiewendeziele ordnungspolitisch er- 
zwingen (vgl. die Diskussion zum Kohleaussteig) oder durch 
marktwirtschaftliche Instrumente herbeiführen (z. B. durch Unter- 
grenzen für die CO

2
-Preise, die so hoch sind, dass sich Kraftwerke 

mit hohen CO
2
-Emissionen nicht mehr am Markt behaupten 

können), werden sich langfristig Emissionsminderungen im 
Bereich von 80 bis 95 Prozent nicht erzielen lassen. Je schneller 
es gelingt, in sich stimmige und langfristig tragfähige energie- 
politische Rahmenbedingungen zu schaffen, desto leichter wird 

es kommunalen Energieversorgern fallen, sich erfolgreich den 
Herausforderungen zu stellen, die mit der Umsetzung der Energie- 
wende verbunden sind. 

„Stadtwerke haben grundsätzlich erkannt, dass Innovationen 
notwendig sind und dass Lösungsansätze zur Steigerung der 
Innovationsfähigkeit gefunden werden müssen. Wegen der 
vielfältigen Herausforderungen im Tagesgeschäft und der Rendite- 
anforderungen der Anteilseigner fehlt es jedoch an Zeit, Geld, 
personellen Ressourcen und teilweise auch an der Risikobereit-
schaft, um innovative, also neue Wege zu gehen“ (BDEW/EY 
2015: 5). Im Hinblick auf die Regulierungsbehörden legt dieses 
Zitat die Empfehlung nahe, regulatorisch geforderte Zusatz- 
aufgaben auf ein Mindestmaß zu beschränken. Darüber hinaus  
wird deutlich, dass neben den energiepolitischen Verantwortlichen 
in übergeordneten Ebenen auch die Kommunen und die Mit- 
arbeiter_innen eine große Verantwortung dafür tragen, dass die 
kommunalen Unternehmen zukünftig erfolgreich als „Treiber 
und Manager der Energiewende vor Ort“ wirken können.
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Ausbau der öffentlichen und

privaten Ladeinfrastruktur mit

den passenden

Instrumenten.
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Wir behalten bei Technik und

Regulierung den Überblick

und bereiten den Weg für

Innovationen.

Verstehen

Wir analysieren den

Fortschritt und schaffen

Wissen rund um

Ladeinfrastruktur.
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Vernetzen

Wir bringen die Akteure

zusammen, die für den

Ladeinfrastrukturaufbau vor

Ort wichtig sind.

Aktuelles

Aktuelle Neuigkeiten zum Ausbau der Ladeinfrastruktur.
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Download

Weiterführende Informationen zum Mitnehmen und Teilen.
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  Folgen Sie uns:Kontakt Impressum Datenschutzerkärung

Barrierefreiheit

Kontakt

Kompetente Ansprechpersonen zum Austauschen und Netzwerken.
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National Centre for Charging Infrastructure – All rights reserved

Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur wurde im Auftrag des BMVI
und unter dem Dach der NOW GmbH gegründet.
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Im Jahr 2021 begehen Bund , Länder  und Kommunen  das Jubiläum 50 Jahre Städtebauförderung . Sie unterstützt seit

1971 Städte und Gemeinden dabei, baulichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, demografischen und

 MELDUNG ·   07.05.2021

So funktioniert die Städtebauförderung
Der neue Erklärfilm gibt Antworten auf Fragen rund um die Städtebauförderung
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ökologischen Herausforderungen zu begegnen. Die Förderung trägt zu lebendigen, lebenswerten und liebenswerten

Städten und Gemeinden bei.

Mehr als 9.300 Gesamtmaßnahmen wurden im Zeitraum von 1971 bis 2020 gefördert – in 3.900 Kommunen

bundesweit. Allein der Bund hat seit 1971 ca. 19,3 Milliarden Euro investiert. 2021 sind erneut 790 Mio. Euro

Bundesmittel vorgesehen.

Der Erklärfilm gibt Antworten auf Fragen rund um die Städtebauförderung: Wie funktioniert sie? Wo setzt sie an und

wie wirkt sie? Was leistet die Städtebauförderung, um aktuellen und künftigen Herausforderungen für die Städte

und Gemeinden zu begegnen?

Aktivierung erforderlich
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an YouTube übermittelt werden.

VIDEO AKTIVIEREN
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Erklärfilm: So funktioniert die Städtebauförderung

Quelle: BMI

Hinweis: Dieses Video ist über den YouTube-Kanal des BMI eingebunden. Wenn Sie dieses Video hier abspielen, erfolgt eine Datenübertragung an
YouTube bzw. Google. Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.

Seite teilen Seite drucken Seitenanfang

ALLE KURZMELDUNGEN
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Mobilität für den Menschen: sauber, sicher, attraktiv
Damit umweltfreundliche Mobilität akzeptiert wird, darf sie nicht zur sozialen, ökologischen oder wirtschaftlichen Belastung werden. Doch
wie kann das gelingen? Um das zu klären, stärkt das BMBF die Mobilitätsforschung mit einer neuen Agenda.

Vernetzt und smart: Der Weg zu einer wirklich nachhaltigen Mobilität ist noch weit. © Adobe Stock / metamorworks

Die Mobilität ist im Wandel: Die Automatisierung kann das Fahren sicherer, die Elektrizierung

sauberer und die Digitalisierung attraktiver machen. Gleichzeitig wandelt sich auch die Einstellung

vieler Menschen: Sie nutzen Car- oder Bike-Sharing, rufen ihr Taxi per App oder suchen

Mitfahrgelegenheiten im Internet. Doch trotz der zunehmenden Flexibilität und Vernetzung im

Mobilitätssektor sind wir heute noch weit von einer nachhaltigen Mobilität entfernt. Denn der Wandel

kommt nicht überall gleichermaßen an: Soziale, ökologische und wirtschaftliche Belastungen

behindern oftmals den Fortschritt. Um diesen Belastungen zu begegnen, braucht es eine starke

Forschung – die Innovationen entwickelt und in der Praxis erprobt. Das Bundesforschungsministerium

wird daher die Mobilitätsforschung weiter stärken – mit der Forschungsagenda „Nachhaltige urbane

Mobilität“, für die in dieser Legislaturperiode 34 Millionen Euro bereitstehen.

Welche Innovationen brauchen wir?

Technologische Ansätze alleine reichen nicht aus, um die Nachhaltigkeitsprobleme im Verkehrssektor

zu lösen. Denn Technik muss auch von den Menschen akzeptiert werden. Sie muss individuellen

Wünschen gerecht werden, Freiheiten schaffen und für alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen

zugänglich sein – unabhängig von ihrem Wohnort. Das Bundesforschungsministerium setzt deshalb

auf einen systemischen Ansatz. Das heißt: Veränderungen entstehen im Zusammenspiel von

gesellschaftlichen und individuellen Bedürfnissen, sozialem Verhalten, Stadt- und

Infrastrukturplanung sowie technologischen Innovationen. Durch die Förderung der systemischen

Mobilitätsforschung will das BMBF aufzeigen, welche Ansatzpunkte für eine nachhaltigere Mobilität

geeignet sind.

Wieviel Verkehr ist nachhaltig?

Bildung Forschung Europa und die Welt Über uns Service
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Ziel ist es, durch Forschung zu nachhaltigeren kommunalen Mobilitätssystemen beizutragen.

Nachhaltigkeit bedeutet hier, dass die individuellen Bedürfnisse nach Mobilität und Teilhabe erfüllt

werden, die Umwelt- und Lebensqualität steigt sowie der Wirtschaftsstandort attraktiv bleibt.

Für den Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität möchte das Bundesforschungsministerium

unabhängige, wissenschaftlich fundierte Orientierung geben;

technologische Lösungsansätze zu gesellschaftlich akzeptierten, nachhaltigen Innovationen

weiterentwickeln;

über die Optimierung von Verkehr hinausdenken und zu systemischen Lösungen für Stadt-, Raum-

und Verkehrsplanung kommen, mit denen sich Mobilitätsbedürfnisse entfalten und Verkehre

reduzieren lassen.

Was wird konkret gefördert?

Das Bundesforschungsministerium wird im ersten Schritt Kommunen dabei unterstützen, zusammen

mit Akteuren aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft die verschiedenen Anforderungen an

nachhaltige Mobilität miteinander zu vereinbaren und lokal Antworten zu nden. Der Wandel des

Mobilitätssystems ist ein langfristiger Prozess – gleichzeitig sind rasch wirksame Impulse zur

Entlastung der Städte notwendig und möglich. Ziel der Forschungsagenda ist es deshalb zum einen,

Nachhaltigkeitsinnovationen in die Praxis zu bringen. Zum anderen soll eine fundierte Basis für das

langfristige Innovations- und Transformationsmanagement in Kommunen geschaffen werden. Derzeit

sind zwei Fördermaßnahmen geplant:

MobilitätsWerkStadt 2025

Mit der Fördermaßnahme sollen innovative kommunale Modellprojekte im Rahmen eines

wettbewerblichen Phasenmodells unterstützt werden. Im Vordergrund steht die partizipative und

wissenschaftlich fundierte Entwicklung von integrierten, lokal passenden Konzepten für eine

nachhaltige Mobilität. Diese sollen mit einem experimentellen Setting umgesetzt und evaluiert

werden.

 MobilitätsZukunftsLabor 2050

Gefördert werden sollen Projekte, die neue systemische Ansätze entwickeln und Grundlagen für

innovative Mobilitätskonzepte der Zukunft schaffen. Die verschiedenen Förderinitiativen werden eng

miteinander verzahnt. Angestrebt wird ein Gesamtbild, das mehr als die Einzelteile umfasst. Deshalb

wird die Förderung durch einen gemeinsamen Austausch- und Syntheserahmen unterstützt.

bisher:

Dezember 2018: Vorstellung der Forschungsagenda „Nachhaltige urbane Mobilität“

Februar 2019: Veröffentlichung der Fördermaßnahmen

März/April 2019: Einreichungsfrist für Projektvorschläge

geplant:

Ende 2019: Beginn der Förderung

Ende 2020/Anfang 2021: Förderbeginn der Umsetzungs- und Erprobungsphase
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100-Prozent-Förderung fürs Klimaschutzmanagement
 Kommunen  
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Klimaschutzmanagement

Kommunaler Klimaschutz ist eine langfristige Aufgabe. Um ein passendes Konzept kümmern sich

Klimaschutzmanager*innen. Die gute Nachricht: Das Bundesumweltministerium fördert jetzt bis zu 100 Prozent

ihrer Personalkosten.

 > 100-Prozent-Förderung fürs Klimaschutzmanagement
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Klimaschutz bedeutet: Modernisierungen auf den Weg bringen, die Lebensqualität erhöhen und Arbeitsplätze schaffen.
©iStock.com/Nikada/DGLimages
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Klimaschutz ist bereits in vielen Landkreisen, Städten und Gemeinden fest etabliert. Effektiver Klimaschutz gelingt

am besten, wenn alle Akteur*innen vor Ort – wie Bürger*innen, die Verwaltung und Stadtwerke –

zusammenarbeiten. Genau hier setzen Klimaschutzmanager*innen an: Sie vernetzen alle relevanten Akteur*innen,

entwickeln konkrete Maßnahmen und Aktivitäten im Sinne eines umfassenden Klimaschutzkonzepts und steuern

die Umsetzung.

Kampagne #teamklimaschutz der NKI

Mit der neuen Kampagne #teamklimaschutz möchte das Bundesumweltministerium die Kommunen erreichen, die

noch keine*n Klimaschutzmanager*in haben. Bundesumweltministerin Svenja Schulze ruft deshalb in einer

Videobotschaft dazu auf, die aktuell besonders guten Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen:
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Bundesweite Best-Practice-Beispiele , ein Stellenportal  sowie allgemeine Informationen dazu, warum sich

Klimaschutzmanagement lohnt und was Kommunen tun müssen, um mit Förderung über die NKI eine*n

Klimaschutzmanager*in zu beschäftigen, finden Sie auf der Kampagnen-Webseite   der NKI.

Bis zu 100 Prozent Förderung der Personalkosten

Das Bundesumweltministerium fördert die Stellen von Klimaschutzmanager*innen über die Kommunalrichtlinie der

NKI – bis Ende des Jahres 2021 sogar mit 75 bis 100 Prozent der Personalkosten. Insgesamt konnten bis heute mehr

als 1.000 solcher Stellen geschaffen werden. Förderfähig sind außerdem Sachkosten für das

Klimaschutzmanagement, der Einsatz fachkundiger externer Dienstleister*innen und Teilnahmegebühren von

Weiterbildungen oder Vernetzungstreffen.

Generell bietet das Bundesumweltministerium im Rahmen der Kommunalrichtlinie für zahlreiche investive und

strategische Maßnahmen attraktive Fördersätze. Zu den Förderschwerpunkten zählen neben Klimaschutzkonzepten

und Personal beispielsweise auch Beleuchtung und Belüftung, nachhaltige Mobilität sowie Energiesparmodelle in

Kitas und Schulen. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Förderprogramm als PDF.

Beratung zu den Fördermöglichkeiten

Sie haben Fragen zum Arbeitsfeld Klimaschutzmanagement oder möchten eine Stelle in Ihrer Kommune durch die

0:00
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NKI des Bundesumweltministeriums fördern lassen? Das Team vom Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler

Klimaschutz (SK:KK) berät Sie gern telefonisch unter 030 - 39 001-170 sowie per E-Mail unter skkk@klimaschutz.de

Was tun Klimaschutzmanager*innen?

 

   



Weiterführende Informationen

 Webseite der NKI-Kampagne #teamklimaschutz

 Wissenswertes zum Förderprogramm Kommunalrichtlinie

 Kommunalrichtlinie als PDF

Zu allen Meldungen
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Das Bundes-Klimaschutzgesetz ist ein wesentlicher Schritt zur Umsetzung der Beschlüsse des

Bundeskabinetts vom 25. September 2019 über Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm

2030.

Zweck dieses Gesetzes ist es, die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die

Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. Grundlage bildet die

Verpichtung nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention der

Vereinten Nationen. Danach soll der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf

deutlich unter zwei Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem

vorindustriellen Niveau begrenzt werden, um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels

so gering wie möglich zu halten. Auch soll damit das Bekenntnis Deutschlands auf dem UN-

Klimagipfel am 23. September 2019 in New York gestützt werden, bis 2050

Treibhausgasneutralität als langfristiges Ziel zu verfolgen.

Für mehr Klimaschutz

Weitere Informationen

Fact Sheet (PDF barrierefrei, 87 KB) (PDF, 86 KB) | 17.12.2019
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Bundesumweltministerium richtet Koordinierungsstelle ein
Alle Bundesbehörden sollen bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden. Unterstützt werden sie

dabei ab sofort durch die "Koordinierungsstelle Klimaneutrale Bundesverwaltung", die im

Bundesumweltministerium neu angesiedelt ist. Als Impulsgeberin entwickelt sie – gemeinsam

mit den Bundesbehörden – Vorgaben, die für alle Institutionen gelten. Außerdem erstellt sie

konkrete Tipps und Leitfäden, die dabei helfen, dass die tägliche Verwaltungsarbeit, Gebäude,

Kantinen, Dienstreisen und Veranstaltungen künftig keine Treibhausgasemissionen mehr

Datenschutz

Menü anzeigen BMU durchsuchen
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Auf dem Weg zur klimaneutralen Bundesverwaltung 2030
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verursachen. Davon können auch andere Verwaltungen, Unternehmen und Bürgerinnen und

Bürger protieren.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze: 2050 soll ganz Deutschland klimaneutral sein. Die

Bundesverwaltung muss auf diesem Weg mit gutem Beispiel voran gehen. Daher werden wir in

den nächsten zehn Jahren unsere Gebäude, Veranstaltungen, Dienstreisen, Kantinen und

Beschaffung konsequent auf Klimaschutz ausrichten. Unsere Erfahrungen im

Bundesumweltministerium zeigen: Es gibt viele gute Beispiele und Ideen dafür. Die

Koordinierungsstelle hilft dabei, diese und andere Best Practices schnell zum Standard zu

machen."

Allein die Gebäude und Dienstreisen der Bundesverwaltung verursachen derzeit rund zwei bis

drei Millionen Tonnen Klimagase pro Jahr. Dazu kommen Emissionen durch Arbeitswege,

Geräte, Veranstaltungen und Kantinen. Bis zum Jahr 2030 soll die Bundesverwaltung

klimaneutral sein, so sieht es das Klimaschutzgesetz vor.

Die im Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums neu eingerichtete

"Koordinierungsstelle Klimaneutrale Bundesverwaltung" wird bis 2023 ein

Maßnahmenprogramm erarbeiten, das konkrete Vorgaben für die Bundesbehörden enthält.

Hierbei koordiniert sie die Einbindung aller Verwaltungen. Außerdem berät sie diese mit

praktischen Tipps, überwacht Fortschritte und macht Verbesserungsvorschläge. Von den so

gewonnenen Erfahrungen können auch andere Verwaltungen, Unternehmen und

Privatpersonen protieren.

Das Bundesumweltministerium arbeitet bereits seit diesem Jahr klimaneutral, die Emissionen

sinken kontinuierlich. Dazu beigetragen haben zum Beispiel die Veränderung des Fuhrparks,

die Umstellung des Caterings bei Veranstaltungen auf rein vegetarische Bewirtung und die

verstärkte Nutzung von virtuellen Veranstaltungsformaten. Ebenso hat die im September 2019
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eingeführte Vorschrift, dass bei Dienstreisen vorrangig die Bahn zu nutzen ist, zur Senkung von

Treibhausgasemissionen geführt. Prompt ging die Anzahl der Inlandsüge im 4. Quartal 2019

gegenüber dem 4. Quartal 2018 um die Hälfte zurück. Diese Regelung gilt seit 1. Januar 2020

für alle Bundesbehörden.

Auch die nachgeordneten Behörden des BMU, das Umweltbundesamt, das Bundesamt für

Naturschutz, das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung und das Bundesamt

für Strahlenschutz sollen bis 2022 klimaneutral werden. Bis dahin müssen noch die

notwendigen Daten erfasst werden.

Die Klimaneutralität der Bundesverwaltung soll vorrangig durch Emissionsreduktion in den

eigenen Häusern erreicht werden, bevor der verbleibende Rest dann kompensiert wird durch

Emissionszertikate aus anderen Ländern. Der Anteil der Kompensation wird Schritt für Schritt

zurückgefahren.

Für mehr Klimaschutz

09.10.2020 | Pressemitteilung Nr. 175/20 | Klimaschutz

Weitere Informationen

Der Klimaschutzplan 2050 – Die deutsche Klimaschutzlangfriststrategie
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Überblick

Im November 2016 verabschiedete die Bundesregierung den Klimaschutzplan 2050. Damit ist

Deutschland eines der ersten Länder, die die im Pariser Abkommen geforderte

Klimaschutzlangfriststrategie erstellt und bei der UN vorgelegt haben. Die deutsche

Bundesregierung hat mit dem Klimaschutzplan 2050 ihre anspruchsvollen nationalen

Klimaschutzziele bestätigt und weiter präzisiert.

Deutschlands Langfristziel ist es, bis zum Jahr 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden.

Damit orientiert sich die Bundesregierung am Ziel des Pariser Abkommens, dass in der zweiten

Hälfte dieses Jahrhunderts weltweit Treibhausgasneutralität erreicht werden soll. Außerdem

wird Deutschland mit diesem Ziel seiner besonderen Verantwortung als führende

Industrienation und wirtschaftlich stärkster Mitgliedsstaat der EU gerecht.

Mittelfristziel ist das Senken der Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2030 um

mindestens 55 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990. Die Bundesregierung konkretisiert im

Klimaschutzplan außerdem das Klimaziel für 2030 in den einzelnen Sektoren, beschreibt die

notwendigen Entwicklungspfade in den verschiedenen Sektoren, führt erste Maßnahmen zur

Ziele und Inhalte

Die Sektorziele im Klimaschutzplan 2050

Monitoring und Fortschreibung des Klimaschutzplans 2050
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Umsetzung auf und etabliert einen Prozess zum Monitoring und zur Weiterentwicklung der

Politiken und Maßnahmen. So wird Deutschland seinen Anteil leisten, damit das globale Ziel

des Pariser Abkommens erreicht wird, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius

oder sogar auf nicht mehr als 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Der Klimaschutzplan gibt für den Prozess zum Erreichen der nationalen Klimaschutzziele im

Einklang mit dem Pariser Abkommen inhaltliche Orientierung für alle Handlungsfelder: In der

Energieversorgung, im Gebäude- und Verkehrsbereich, in Industrie und Wirtschaft sowie in der

Land- und Forstwirtschaft. Der Plan legt außerdem erstmals Emissionsminderungsziele für

einzelne Sektoren für das Jahr 2030 fest und gibt so eine konkrete Orientierung für strategische

Entscheidungen in den nächsten Jahren. Darüber hinaus sieht der Plan einen Prozess zum

Monitoring und zur Öffentlichkeitsbeteiligung vor. Das erste Maßnahmenprogramm zum

Klimaschutzplan soll Ende 2018 vorgelegt werden und Maßnahmen umfassen, die die

Zielerreichung bis zum Jahre 2030 sicherstellen.

Entstehung des Klimaschutzplans 2050

Publikation: Klimaschutzplan 2050 – Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der
Bundesregierung

Wissenschaftsplattform Klimaschutz zur deutschen Langfriststrategie
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Der Koalitionsvertrag von 2013 sah vor: "In Deutschland wollen wir die weiteren

Reduktionsschritte im Lichte der europäischen Ziele und der Ergebnisse der Pariser

Klimaschutzkonferenz 2015 bis zum Zielwert von 80 bis 95 Prozent im Jahr 2050 festschreiben

und in einem breiten Dialogprozess mit Maßnahmen unterlegen (Klimaschutzplan)."

Der Dialogprozess begann bereits im Sommer 2015 und endete im März 2016. Die

Bundesregierung erarbeitete den Klimaschutzplan im Jahr 2016 auf der Basis

wissenschaftlicher Studien und Szenarien sowie im Lichte des Pariser Abkommens sowie unter

Berücksichtigung der Vorschläge aus dem breiten Dialog.

Zuvor hatten Bundesländer, Kommunen, Verbände sowie Bürgerinnen und Bürger gemeinsam

Vorschläge für strategische, bis 2030 wirkende Klimaschutzmaßnahmen entwickelt. Im März

2016 übergaben sie der Bundesumweltministerin den so entstandenen Katalog mit 97

Maßnahmenvorschlägen.

Ziele und Inhalte

Wissenschaftliche Grundlagen

Erklärlm zum Klimaschutzplan 2050

Weitere Videos auf dem YouTube-Kanal des BMU

Film: Klimarisiken in Gewerbeimmobilien managen
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Der Klimaschutzplan 2050 beschreibt eine Modernisierungsstrategie für die notwendige

Transformation zum kohlenstoffarmen Wirtschaften in Deutschland auf drei Ebenen:

1. Er enthält konkrete Leitbilder für die einzelnen Handlungsfelder für das Jahr 2050, lässt

Raum für Innovationen und strebt ein Höchstmaß an Nachhaltigkeit an.

2. Er beschreibt für alle Handlungsfelder robuste transformative Pfade, beleuchtet kritische

Pfadabhängigkeiten und stellt Interdependenzen dar.

3. Er unterlegt insbesondere das 2030er-Zwischenziel von mindestens minus 55 Prozent

Minderung der Treibhausgasemissionen gegenüber dem Basisjahr 1990 mit Emissionszielen

für alle Sektoren, konkreten Meilensteinen und strategisch angelegten Maßnahmen, auch

unter Berücksichtigung von Wirkungs- und Kostenanalysen.

Bei der Gestaltung des Übergangs zu einer treibhausgasneutralen Wirtschaft und Gesellschaft

sollen zudem die Managementregeln und Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie der

Bundesregierung berücksichtigt werden. Dauerhaft erfolgreicher Klimaschutz muss mit

nachhaltiger Ressourcennutzung und Ressourcenschutz Hand in Hand gehen und darf den

Erhalt der Biodiversität nicht gefährden. Mit Blick auf die 17 globalen Ziele für nachhaltige

Entwicklung sollten Einsparungen von Treibhausgasemissionen durch Steigerungen der

Energieefzienz im Zentrum stehen. Dabei müssen soziale und wirtschaftliche Anforderungen

bei der Gestaltung der Transformation bedacht werden.

Die Sektorziele im Klimaschutzplan 2050

Der Klimaschutzplan 2050 beschreibt die Handlungsfelder Energiewirtschaft, Industrie,

Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft sowie Landnutzung und Forstwirtschaft. Darüber hinaus
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werden übergreifende Ziele und Maßnahmen deniert.

Von zentraler Bedeutung ist der Umbau der Energiewirtschaft. In diesem Sektor wurden mit

der Energiewende bereits wichtige Weichen gestellt. Durch den weiteren Ausbau erneuerbarer

Energien und den schrittweisen Rückgang der fossilen Energieversorgung sollen die

Emissionen des Sektors bis 2030 um 61 bis 62 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden. Zu

den Maßnahmen für diesen Sektor gehört, dass die Bundesregierung eine Kommission

"Wachstum, Strukturwandel und Regionalentwicklung" eingesetzt hatte. Die Kommission

Die Sektorziele im Klimaschutzplan 2050
Dargestellt sind die Sektorziele 2030 aus dem Klimaschutzplan 2050 (in Millionen Tonnen CO2-

 Äquivalenten)
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wurde im Juni 2018 durch die Bundesregierung eingesetzt und beim Bundesministerium für

Wirtschaft und Energie angesiedelt, unter Einbindung weiterer Ressorts. Ihr gehörten

Vertreterinnen und Vertreter von Ländern, Kommunen, Gewerkschaften, betroffenen

Unternehmen und Branchen sowie regionale Akteurinnen und Akteure an. Für den zu

bewältigenden Transformationsprozess mussten realistische Perspektiven für die betroffenen

Branchen und Regionen entwickelt, daraus abgeleitete Konzepte und die dafür notwendigen

konkreten Umsetzungsschritte vereinbart und die nanziellen Voraussetzungen geschaffen

werden. Im Januar 2019 legte die Kommission ihren Abschlussbericht vor. Sie empfahl, dass

spätestens 2038 in Deutschland keine Kohle mehr verstromt werden soll, nach Möglichkeit

schon 2035. Weiterhin gab die Kommission Empfehlungen zu konkreten Perspektiven für die

Kohleregionen.

Im Klimaschutzplan 2050 hat die Bundesregierung 2016 Zielkorridore für die

Treibhausgasemissionen aller Sektoren im Jahr 2030 festgelegt.

Im Bereich der Industrie sollte die Minderung bis 2030 49 bis 51 Prozent (gegenüber 1990)

betragen. Zu den Maßnahmen für diesen Sektor gehörte, dass die Bundesregierung gemeinsam

mit der Industrie ein auf die Minderung klimawirksamer industrieller Prozessemissionen

ausgerichtetes Forschungs- und Entwicklungsprogramm auegen wird. Es sollte sich am Ziel

der Transformation hin zur Treibhausgasneutralität orientieren. Dabei wird auch die Option der

industriellen Kreislaufführung von Kohlenstoff (CCU) berücksichtigt. Darüber hinaus sollten

Energieefzienzmaßnahmen, wie die Nutzung bestehender Abwärmepotenziale, zur Reduktion

von Treibhausgasen beitragen. Knapp 70 Prozent des Endenergiebedarfs der Industrie entfällt

derzeit auf Brennstoffe. Dementsprechend hoch sind die anfallenden Wärme- und damit auch

Abwärmemengen. Sie sollen künftig konsequent und strategisch, sowohl in der Industrie als

auch in Wohngebieten, genutzt werden. Alle Nutzungsoptionen werden dabei in Betracht
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gezogen, inklusive der Verstromung und Auskopplung in Nah- und Fernwärmenetze. Dabei

wird auf bestehenden Programmen und Maßnahmen aufgesetzt.

Im Gebäudebereich gibt es einen "Fahrplan für einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand".

Gebäude sind besonders langlebig, darum müssen hier schon früh die Weichen für 2050

gestellt werden. Bis 2030 sollte die Minderung 66 bis 67 Prozent (gegenüber 1990) betragen.

Um das Ziel eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050 zu erreichen, sind

sowohl anspruchsvolle Neubaustandards, langfristige Sanierungsstrategien für den

Gebäudebestand wie auch die schrittweise Abkehr von fossilen Heizungssystemen

Voraussetzung. Für Neubauten wird deshalb der ab 2021 geltende

Niedrigstenergiegebäudestandard schrittweise weiterentwickelt, um mittelfristig einen

Neubaustandard zu erreichen, der nahezu klimaneutral ist. Eine Neuinstallation von

Heizsystemen, die erneuerbare Energien efzient nutzen, wird dann im Vergleich zu

Heizsystemen mit fossilen Brennstoffen deutlich attraktiver sein. Zur Unterstützung des Ziels

sollen künftig auch geeignete Anreize zur Nutzung und Errichtung von Gebäuden geprüft

werden, die mehr Energie erzeugen, als für den Betrieb erforderlich ist. Bestandsgebäude

sollen bis zum Jahr 2050 ebenfalls durch Energieefzienzmaßnahmen und eine verstärkte

Nutzung erneuerbarer Energien derart saniert werden, dass sie dem Anspruch eines nahezu

klimaneutralen Gebäudebestands genügen. Die energetischen Anforderungen an

Bestandsgebäude werden daher schrittweise bis 2030 und in wirtschaftlicher Weise

weiterentwickelt.

Der Verkehrsbereich soll mit 40 bis 42 Prozent (gegenüber 1990) zum 2030er Klimaziel

beitragen. Eine Reihe von Klimaschutzkonzepten soll hierfür Maßnahmen aufzeigen. Ein

Klimaschutzkonzept Straßenverkehr wird darlegen, wie die Treibhausgasemissionen bis 2030

gemindert werden können. Dies wird vor dem Hintergrund der entsprechenden Vorschläge auf

EU-Ebene erfolgen. Dabei werden die Emissionen von PKW, leichten und schweren
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Nutzfahrzeugen einbezogen sowie Fragen der treibhausgasemissionsfreien Energieversorgung,

der dafür notwendigen Infrastruktur und der Sektorkopplung (durch Elektromobilität)

adressiert. Zudem werden im Verkehrsbereich alternative Antriebe, der öffentliche

Personennahverkehr (ÖPNV), der Schienenverkehr und der Rad- und Fußverkehr, aber auch

eine Digitalisierungsstrategie eine wichtige Rolle spielen.

Die Landwirtschaft soll bis 2030 mit einer Minderung in Höhe von 31 bis 34 Prozent gegenüber

1990 zur Zielerreichung beitragen. Dazu sollen Lachgasemissionen aus Überdüngung deutlich

reduziert werden. Zudem will sich die Bundesregierung in Brüssel dafür einsetzen, dass sich die

EU-Agrarsubventionen an den klimapolitischen Beschlüssen der EU orientieren. In der

Landwirtschaft sind die Potenziale grundsätzlich beschränkt. Die Bundesregierung wird sich

gemeinsamen mit den Ländern für die vollständige Umsetzung und den konsequenten Vollzug

des Düngerechts, insbesondere der Düngeverordnung und der geplanten Rechtsverordnung

zur guten fachlichen Praxis zum Umgang mit Nährstoffen in Betrieben, einsetzen, so dass der

Zielwert der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie von 70 Kilogramm Stickstoff pro Hektar

zwischen 2028 und 2032 erreicht wird.

Emissionen der in die Zieldenition einbezogenen Handlungsfelder

Handlungs felder 1990
(in Millionen
Tonnen CO -
Äquivalent)

2014
(in Millionen
Tonnen CO -
Äquivalent)

2030
(in Millionen
Tonnen CO -
Äquivalent)

2030
(Minderung in

Prozent
gegenüber

1990)

Gesamtsumme 1248 902 543 bis 562 56 bis 55

Energiewirtschaft 466 358 175 bis 183 62 bis 61

2 2 2
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Handlungs felder 1990
(in Millionen
Tonnen CO -
Äquivalent)

2014
(in Millionen
Tonnen CO -
Äquivalent)

2030
(in Millionen
Tonnen CO -
Äquivalent)

2030
(Minderung in

Prozent
gegenüber

1990)

Gebäude 209 119 70 bis 72 67 bis 66

Verkehr 163 160 95 bis 98 42 bis 40

Industrie 283 181 140 bis 143 51 bis 49

Land wirtschaft 88 72 58 bis 61 34 bis 31

Teilsumme 1209 890 538 bis 557 56 bis 54

Sonstige 39 12 5 87

Quelle: Bundesumweltministerium (2016). Klimaschutzplan 2050.

Für die Landnutzung und Forstwirtschaft, die nicht in die Bewertung der Zielerfüllung

einbezogen werden, stehen der Erhalt und die Verbesserung der Senkenleistung – das heißt die

Reduktion von Emissionen durch die Aufnahme und Speicherung von CO  in Panzen und

Böden – des Waldes im Vordergrund. Hierzu wird eine Ausweitung der Waldäche in

Deutschland angestrebt. Dazu kommen die nachhaltige Waldbewirtschaftung und die damit

verbundene Holzverwendung, der Erhalt von Dauergrünland, der Schutz von Moorböden und

die Klimapotenziale der natürlichen Waldentwicklung. Zudem setzt sich die Bundesregierung

dafür ein, dass im Förderbereich "Forsten" der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der

Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) der Klimaschutz stärker berücksichtigt wird.

2 2 2

2
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Im Rahmen der im Klimaschutzplan 2050 formulierten übergreifenden Maßnahmen wird die

Bundesregierung unter anderem prüfen, wie das Steuer- und Abgabesystem zur Erreichung der

Klimaschutzziele bis 2050 schrittweise weiterentwickelt werden kann. Die Bundesregierung

wird die ökonomischen Anreize für die Verursacher stärken, die Umweltbelastung zu senken

und in Richtung nachhaltiger Produktions- und Konsumweisen zu steuern. Dazu werden

klimaschädliche Anreizwirkungen verschiedener Steuern betrachtet. Die Auswirkungen

etwaiger Veränderungen auf einkommensschwache Haushalte und auf die internationale

Wettbewerbsfähigkeit betroffener Branchen werden dabei angemessen berücksichtigt.

Die Sektorziele wurden nach dem Beschluss des Klimaschutzplans 2050 einer

Folgenabschätzung unterzogen.

Das 2019 beschlossene Bundes-Klimaschutzgesetz hat die Sektorziele für 2030 konkreter

gefasst und jährliche sektorale Emissionsbudgets festgelegt.

Monitoring und Fortschreibung des Klimaschutzplans 2050

Folgenabschätzung zu den Sektorzielen 2030 des Klimaschutzplans

Bundes-Klimaschutzgesetz 
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Die Überprüfung und Fortschreibung des Klimaschutzplans der Bundesregierung folgt

prinzipiell dem fünfjährigen Rhythmus der regelmäßigen Überprüfung der Beiträge des Pariser

Abkommens. Die regelmäßige Fortschreibung des Klimaschutzplans 2050 dient auch dazu, den

im Pariser Abkommen verankerten Mechanismus zur regelmäßigen Steigerung der Ambition

der nationalen Klimaschutzpolitiken umzusetzen. Die erste Fortschreibung des

Klimaschutzplans 2050 wird voraussichtlich ab dem Jahr 2022 erfolgen und die von der EU-

Kommission vorgeschlagene Ambitionssteigerung des gemeinsamen EU-Klimaziels

berücksichtigen.

Die Zwischenziele und Meilensteine, die eingeschlagenen Transformationspfade und damit

verknüpften Maßnahmen werden hinsichtlich der Konsistenz mit der Zielerreichung

kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Damit ist ein Einbeziehen technischer,

gesellschaftlicher, politischer, sozialer und ökonomischer Entwicklungen und Veränderungen

sowie neuer wissenschaftlicher Ergebnisse möglich. Der Klimaschutzplan 2050 wurde im Jahr

2019 mit einem konkreten Maßnahmenprogramm unterlegt. Dieses Programm soll

sicherstellen, dass das 2030er Minderungsziel erreicht und die im Bundes-Klimaschutzgesetz

festgelegten Sektorbudgets eingehalten werden. Die Maßnahmenvorschläge wurden zunächst

unter möglichen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen betrachtet. Die

Maßnahmenprogramme werden maßgeblich durch die für die Sektoren Energie, Verkehr,

Gebäude, Industrie, Landwirtschaft und Abfall zuständigen Ressorts in Abstimmung mit dem

Deutschen Bundestag sowie unter Einbeziehung der gesellschaftlichen Akteurinnen und

Akteure unter anderem im Rahmen das Aktionsbündnis Klimaschutz erarbeitet.

Überprüfung und Fortschreibung des Klimaschutzplans sowie die Erarbeitung und

Überarbeitung von Maßnahmenprogrammen erfordern wissenschaftliche Analysen zu
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Szenarien sowie zu Wirksamkeit, Kosten, Folge- und Nebenwirkungen sowie ökonomischen

und sozialen Chancen und Risiken. Bei dieser Aufgabe unterstützt die Wissenschaftsplattform

Klimaschutz die Bundesregierung.

Überprüfung und Fortschreibung des Klimaschutzplans selbst erfolgen auch zukünftig in

einem gesellschaftlichen Diskursprozess unter breiter Beteiligung der Länder, Kommunen,

Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Bürgerinnen und Bürger. Die mit dem Klimaschutzplan 2050

in Zusammenhang stehenden Beteiligungsprozesse werden regelmäßig evaluiert und

weiterentwickelt.

Weitere Informationen zum Klimaschutzplan 2050

Wissenschaftsplattform Klimaschutz

Fragen und Antworten zum Klimaschutzplan

Publikation zum Klimaschutzplan 2050

Bundes-Klimaschutzgesetz

Themenseite: Für mehr Klimaschutz
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strategische Förderschwerpunkte
Das vorliegende Hinweisblatt dient der Konkretisierung und Erläuterung  
der Bestimmungen der Kommunalrichtlinie. Alle relevanten 
Fördervoraussetzungen sind der Richtlinie zu entnehmen.
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1 Allgemeine Hinweise

Anträge auf Zuwendung sind ausschließlich elektronisch über das Portal zur Beantragung von 
Fördermitteln des Bundes („easy-online“) zu stellen (https://foerderportal.bund.de/easyonline/)
Das Antragsverfahren ist einstufig, das heißt, die Förderentscheidung wird auf Basis der unten 
genannten Unterlagen gefällt. Sollten sich Nachfragen ergeben, wird der Projektträger Jülich (PtJ) 
mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

Der Beginn des Bewilligungszeitraums sollte frühestens fünf und spätestens zwölf Monate 
nach Einreichen des Zuwendungsantrags eingeplant werden. Der Bewilligungszeitraum startet 
immer zum Monatsersten und endet zum Monatsletzten. Die in den Förderschwerpunkten der 
Kommunalrichtlinie genannten Bewilligungszeiträume sind grundsätzlich einzuhalten. Neben 
den übrigen Eingaben ist die „Kurzfassung Vorhabenbeschreibung“ im Easy-Online-Antrag für 
jeden Antrag auszufüllen. Dies gilt auch dann, wenn eine Vorhabenbeschreibung separat einzu-
reichen ist. Die „Kurzfassung Vorhabenbeschreibung“ wird über die Projektsuche auf   
www.klimaschutz.de veröffentlicht.

Die zuwendungsfähigen Personalausgaben für Fachpersonal, das im Rahmen des Vorhabens 
zusätzlich beim Antragsteller beschäftigt wird, sind auf Basis beziehungsweise in Anlehnung an 
den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD, TV-L) zu beantragen. Als Obergrenzen für die 
Personalausgaben von NN-Personal sind die Angaben der Haushalts- und Wirtschaftsführung 
des Bundes heranzuziehen. Personalausgaben sind nur zuwendungsfähig, sofern sie als zeitlich 
befristete Projektstellen vorgesehen sind.

Ausgaben für bundesweite Dienstreisen sind auf Grundlage des Bundesreisekostengesetzes 
(BRKG) oder des geltenden Landesreisekostengesetzes zu beantragen.

Für einen Zusammenschluss von Antragstellern sowie bei Anträgen von Landkreisen mit 
ihren Kom munen ist dem Antrag eine Kooperationsvereinbarung mit den folgenden Inhalten 
beizufügen:

1. Name des gemeinsamen Vorhabens, der Förderrichtlinie und des Förderschwerpunkts,
2. Aufzählung der Kooperationspartner (mit Adresse, amtlichem Gemeindeschlüssel und 

Ansprechpartner),
3. Benennung des Antragstellers, der rechtsverbindlich die Verantwortung für die 

Umsetzung des Vorhabens (Kontoführung, Verwendungsnachweis et cetera) übernimmt 
und den Antrag einreicht,

4. eine tabellarische Übersicht der Ausgaben und der Eigenmittel jedes Partners sowie die 
rechtsverbindliche Zusicherung jedes Partners, die Eigenmittel im Fall der Förderung 
bereitzustellen (ausgenommen hiervon sind Landkreisanträge, bei denen die Landkreise 
die Ausgaben für Ihre kreisangehörigen Städte und Gemeinden tragen),

5. die rechtsverbindliche Zusicherung jedes Partners, dass der beantragte 
Förderschwerpunkt bisher nicht gefördert oder beantragt wurde.

Die Vereinbarung ist von dem Zeichnungsberechtigten jedes Kooperationspartners zu 
unterschreiben.

https://foerderportal.bund.de/easyonline/
https://www.klimaschutz.de/
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2 Hinweise zur Förderung  
(nach Nummer 2.1 bis 2.7 der Kommunalrichtlinie)

2.1 Fokusberatung Klimaschutz (Nummer 2.1)

Ziele
Eine Fokusberatung erreicht im Bewilligungszeitraum mindestens die folgenden Ziele:

– strukturierte Kurzanalyse zu Aktivitäten und Maßnahmenumsetzung im fokussierten 
Themenfeld zum Klimaschutz (Status quo, Auswertung vorliegender Daten, 
Benchmarking),

– mindestens ein Workshop mit Schlüsselakteuren aus Politik und Verwaltung zur 
Kommunikation des Status quo, zur Konkretisierung der Maßnahmenauswahl für die 
Umsetzung sowie zur Klärung von Verantwortlichkeiten,

– Festlegung eines lokalen Ansprechpartners für den Beratungsinhalt,
– gemeinsam erarbeitete Maßnahmenliste von mindestens fünf Maßnahmen, die 

kurzfristig umgesetzt werden können,
– Auswahl mindestens einer Maßnahme und Initiierung ihrer Umsetzung,
– Empfehlung zum weiteren Vorgehen in Bezug auf Klimaschutz (inklusive Empfehlung zur 

Nutzung weiterer Fördermöglichkeiten).

Antragstellung
Ein Antrag auf Förderung nach Nummer 2.1 (Fokusberatung) umfasst neben einem 
elektronischen Antrag auf Zuwendung via easy-Online folgende Bestandteile:

– Vorhabenbeschreibung „Fokusberatung“, in der für jede vorgenannte Zielstellung die 
Tätigkeiten unter Angabe des erwarteten Zeitumfangs in Personentagen aufgelistet sind. 
Hierzu ist die Vorlage unter www.ptj.de/nki/krl/2010 zu verwenden,

– sollte die Zuwendung als staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) einzustufen sein, ist 
zusätzlich die Deminimis Erklärung des Beratungsempfängers einzureichen. Hierzu ist die 
Vorlage unter www.ptj.de/nki/krl/2010 zu verwenden.

Sofern der fachkundige externe Dienstleister den Antrag stellt, sind zusätzlich noch folgende 
Unterlagen einzureichen:

– Nachweis der fachlichen Kompetenz des Dienstleisters durch vier einschlägige 
Referenzprojekte, 

– Interessenbekundungsschreiben des potenziellen Beratungsempfängers. Hierzu ist die 
Vorlage unter www.ptj.de/nki/krl/2010 zu verwenden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine erhöhte Förderquote für finanzschwache 
Kommunen gemäß Richtlinie nur gewährt wird, sofern die Kommune selbst als Antragstellerin 
auftritt.

Abschluss des Vorhabens
Nach Abschluss des Vorhabens ist ein Beratungsbericht zu erstellen und zusammen mit 
dem Verwendungsnachweis gemäß Nummer 7.4 der Richtlinie beim PtJ einzureichen. Der 
Beratungsbericht wird vom Berater erstellt und umfasst Aussagen zu den oben genannten Zielen.

https://www.ptj.de/nki/krl/2010
https://www.ptj.de/nki/krl/2010
https://www.ptj.de/nki/krl/2010
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2.2 Energiemanagementsysteme (Nummer 2.2)

Begriffsbestimmung
Bei einem Energiemanagementsystem (EMS) handelt es sich um einen systematischen und 
kontinuierlichen Prozess zur Erfassung, Steuerung und fortlaufenden Verbesserung der 
energetischen Leistung, zum Beispiel durch die Reduzierung der Energieverbräuche innerhalb 
einer Organisation. Relevante Bereiche umfassen beispielsweise die eigenen Liegenschaften, 
die Außen- und Straßenbeleuchtung, die Kläranlagen, den Verkehr und die Energieversorgung. 
Das EMS trägt dazu bei, den Energieverbrauch und die damit verbundenen Energiekosten 
und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Es umfasst alle Tätigkeiten, die geplant und 
durchgeführt werden, um bei gleicher Leistung den geringsten Energieeinsatz sicherzustellen, 
unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden, Arbeitsabläufe energetisch zu optimieren und die 
Treibhausgasbilanz einer Organisation zu verbessern.

Zur Durchführung eines EMS ist die Anwendung einer Energiemanagement-Software hilfreich. 
Eine im Sinne der Kommunalrichtlinie zuwendungsfähige Energiemanagement-Software 
ist eine elektronische Datenverarbeitungstechnologie, die messtechnische Daten für die 
energetische Bewertung und energetische Ausgangsbasis einer Organisation auswertet und 
sich hier an den Maßgaben der DIN EN ISO 50001 orientiert. Zudem muss diese Software den 
Anforderungen zur Erstellung eines Energieberichts genügen und verfügt daher mindestens 
über folgende Funktionen: Datenauswertung (Kennzahlbildung), Visualisierung (Verfügbarkeit 
verschiedener Diagrammtypen), Erstellung von Berichten über die lang und kurzfristige 
Verbrauchsentwicklung mittels geeigneter Kennzahlen, Alarmfunktion bei Überschreitung 
individuell definierter Grenzwerte und Übermittlung mittels gängiger Kommunikationskanäle, 
Integrationsmöglichkeit der Energiemanagement-Software in bestehende Software- und 
Leittechniksysteme, Funktion, um Daten in und von gängigen Formaten zu ex- und importieren 
und eine Funktion, mittels derer alle angeschlossenen Messgeräte aufgelistet werden können 
(Datenpunktliste). Online-Angebote, die die Aufgaben vorgenannter Software übernehmen, 
können alternativ eingesetzt werden.

Förderfähig ist zudem Messtechnik (zum Beispiel Stromzähler, Spannungsmesser, 
Wärmemengenzähler, Temperaturmesser, Volumenstrommesser et cetera), mit der folgende 
Messgrößen erhoben werden können: Strom, Spannung, elektrische Leistung, Temperatur, 
Wärme- und/oder Kältemenge, Volumenstrom (flüssig, gasförmig), Beleuchtungsstärke und 
Druckluftmenge. Die zur Installation von Durchflussmessern notwendigen Montagearbeiten 
(wie zum Beispiel Rohrtrennung, Zähleranschluss, Rohrnetzentleerung et cetera) sind ebenfalls 
zuwendungsfähig. Die Installation von Zähleranschlüssen für das Energiemanagement ist 
förderfähig, sofern es sich nicht um Messstellen / Übergabepunkte des Energieversorgers 
handelt. Die Messtechnik muss in unmittelbarem Bezug zum EMS stehen, um diesem die 
notwendigen Daten zu liefern. Ein unmittelbarer Bezug zum EMS liegt dann vor, wenn die 
Messtechnik in Verbindung mit der geförderten Energiemanagement-Software steht. Sofern 
keine Software im Rahmen der Förderung angeschafft wird, ist der unmittelbare Bezug durch 
Angabe der Datenübertragung an das Energiemanagement kurz darzustellen (Auslesung und 
Datenübermittlung durch Hausmeisterin oder Hausmeister et cetera).

Weiterhin ist eine Gebäudebewertung förderfähig, die auf Basis einer systematischen Analyse 
mehrerer Gebäude und Liegenschaften einen Überblick über den energetischen Zustand 
der Gebäude liefert. Sie macht deutlich, bei welchen Liegenschaften Handlungsbedarf 
besteht und enthält eine Schätzung der Investitionskosten. Daraus wird eine Prioritätenliste 
der Klimaschutzmaßnahmen abgeleitet, die technisch und wirtschaftlich am effektivsten 
umzusetzen sind. Bei der Darstellung der Sanierungsmaßnahmen ist die Zielsetzung eines 
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Gebäudebestands im Niedrigstenergiehaus-Standard gemäß EU-Richtlinie (EU) 2018/844 zur 
Gesamteffizienz von Gebäuden bis zum Jahr 2050 zu berücksichtigen. 

Niedrigstenergiehäuser haben einen Energiebedarf in der Größenordnung von Passiv- oder 
Nullenergiehäusern, der zu großen Teilen durch erneuerbare Energien der näheren Umgebung 
gedeckt wird. Es wird empfohlen, bei der Gebäudebewertung auch Möglichkeiten für den Einsatz 
von Gebäudeleittechnik zu untersuchen (siehe Fördermöglichkeiten für Gebäudeleittechnik 
gemäß Nummer 2.16 der Richtlinie).
 
Gebäudebewertungen umfassen folgende Inhalte:

– Datenerhebung vor Ort und nach Plan: Geometrie des Gebäudes, technische 
Gebäudeausrüstung, überschlägige Hüllflächenaufnahme (Informationsbeschaffung bei 
zuständigen Institutionen, Ämtern, Gebäudemanagement),

– Hüllflächenbewertung anhand von Typologien (Verwendung von Bauteilkatalogen nach 
Baujahr, Bauweisen et cetera) zum Beispiel nach DIN V 18599,

– Bilddokumentation des Gebäudes (Fassaden, Fenster, Dach, Heizung [Kessel, Verteilung], 
Lüftung, Schwachstellen und Defekte),

– Bedarfsberechnung nach einem vereinfachten Verfahren (Detaillierungsgrad 
beispielsweise nach DIN 4108-6 für baulichen Teil, DIN 4701-10 für Haustechnik oder DIN 
V 18599) sowie Abgleich mit Verbrauchsdaten,

– Prüfung der Dach- und Fassadenflächen hinsichtlich der Nutzung von Photovoltaik-
Anlagen (PV-Anlagen), Solarthermie und Fassaden- und Dachbegrünung,

– Entwicklung von gebäudebezogenen Sanierungskonzepten mit folgenden Inhalten:
 •  Darstellung von Sanierungsoptionen bei einzelnen Bauteilen oder des gesamten 

Gebäudes sowie der Anlagentechnik inklusive Bewertung der Prioritäten, des 
Energieeinsparpotenzials und des Einsatzes Erneuerbarer Energien,

 •  Ableitung von strategischen Empfehlungen für kurz-, mittel- und langfristige 
Maßnahmenumsetzungen, wie eine umfassende Sanierung oder ein Vorschlag 
zur Gebäudeauswahl hinsichtlich einer Poolbildung bei Ausschreibungen von 
Energiesparcontracting (ESC),

– Instandhaltungs- und Entwicklungskonzept für den Gebäudebestand. Hierbei sollen auch 
Angaben zu weiteren Aspekten des Portfoliomanagements gemacht werden, wie zum 
Bei-spiel geplante Klimaanpassungsmaßnahmen, Sicherstellung der Barrierefreiheit, 
Modelle zur Vermietung und Verpachtung,

– auf Grundlage dieser gebäudebezogenen Sanierungskonzepte ist anschließend ein 
grober Sanierungsfahrplan für den gesamten beantragten Gebäudebestand zu erstellen. 
In diesem werden alle Einzelmaßnahmen der untersuchten Liegenschaften zeitlich 
wie inhaltlich optimal aufeinander abgestimmt, wodurch ein langfristig ausgelegter 
Handlungsrahmen entsteht, in dem der Weg zur Erreichung eines klimaneutralen 
Gebäudebestands bis 2050 nachvollziehbar und transparent dargestellt ist,

– Implementierung der Ergebnisse in das bestehende Energiemanagementsystem,
– vereinfachte Ermittlung von Investitionskosten (zum Beispiel unter Verwendung von 

Kostenkatalogen) und Herausarbeiten von Finanzierungsmöglichkeiten für die einzelnen 
Maßnahmen unter Berücksichtigung der finanziellen Haushaltslage.

Es können nur Gebäude in die Bewertungen einbezogen werden, die sich im Eigentum des 
Antragstellers befinden. Die Ergebnisse der Gebäudebewertung sind im Energiebericht 
zusammenzufassen.

Im Energiebericht werden alle für das Energiemanagement relevanten Handlungsfelder, 
Prozesse, Verbrauchs- und Erzeugungsstellen systematisch erfasst, Einsparpotenziale identifiziert 
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und Handlungsempfehlungen gegeben. In fortlaufenden jährlichen Energieberichten werden die 
Ergebnisse der Implementierung des Energiemanagementsystems dokumentiert.

Der Energiebericht sollte folgende Inhalte umfassen:
– Übersicht der für das Energiemanagement relevanten Handlungsfelder,
– Monatswerte des Energieverbrauchs, der Energiekosten und der Treibhausgas-Emissionen 

aller Verbraucher und Verbrauchsgruppen in den Bereichen Wärme, Strom und Wasser,
– Ermittlung mindestens der folgenden spezifischen Verbrauchsdaten zum  

Kennzahlenvergleich:
 

 

 

 
 

 
 

 

 

•  spezifischer Strom- und Wärmeverbrauch in Kilowattstunden pro Quadratmeter  
(kWh/m²) unterteilt nach Gebäudenutztypen (Verwaltung, Schulen, Krankenhäuser, 
Sportstätten et cetera), zum Beispiel angelehnt an die Richtlinie VDI 3807,

•  spezifischer Strom- beziehungsweise Gasverbrauch in Kilowattstunden pro Einwohner 
(kWh/EW) für Außen- und Straßenbeleuchtung,

•  Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)-Anteil in der kommunalen Energieversorgung in 
Prozent,

• Anteil erneuerbarer Energien in der kommunalen Energieversorgung in Prozent,
•  Anteil Stromeigenerzeugung bezogen auf den im EMS berücksichtigten 

Stromverbrauch in Prozent,
• Stromverbrauch Kläranlage in Kilowattstunden pro Einwohner (kWh/EW),
•  durchschnittliche spezifische Emissionen der kommunalen Pkw-Flotte in Gramm pro 

Kilometer (g/km),
•  durchschnittlicher spezifischer Stromverbrauch für Lichtsignalanlagen (kWh) pro 

Anlage,
• weitere angemessene Kennzahlen zur Darstellung der Energieeffizienz,

– Darstellung der Entwicklung des Energieverbrauchs (absolut und spezifisch), der 
Energiekosten und der THG-Emissionen der Verbrauchsstellen im Vergleich zu den 
Vorjahren,

– Gebäudeübersicht inklusive energetischer Bewertung und Sanierungspotenzial (siehe 
oben: Gebäudebewertung),

– Definition einer Energieverbrauchs-Baseline für alle Verbraucher und 
Verbrauchsgruppen,

– Darstellung der kurz- sowie langfristigen Einsparpotenziale aller Verbraucher und 
Verbrauchsgruppen,

– Definition von Einsparzielen für alle Verbraucher und Verbrauchsgruppen,
– Entwicklung von Handlungsempfehlungen und Erstellung eines Maßnahmenplans 

inklusive Umsetzungsrückschau,
– Darstellung bereits erzielter Erfolge hinsichtlich Einsparungen, Beteiligung der 

Nutzerinnen und Nutzer, Schulung von Hausmeisterinnen und Hausmeistern et cetera,
– Zusammenfassung für das Entscheidungsgremium.

Die Erstzertifizierung des EMS muss nach den Maßgaben der Norm DIN EN ISO 50001 erfolgen. 
Im Rahmen der Erstzertifizierung eines Energiemanagementsystems hat der Zertifizierer zu 
bestätigen, dass das begutachtete Energiemanagementsystem den Anforderungen des angelegten 
Zertifizierungssystems entspricht.

Ziele
Ein Energiemanagementsystem erreicht im Bewilligungszeitraum mindestens die folgenden 
Ziele:

– Etablierung organisatorischer Strukturen für das Energiemanagement (Zuständigkeiten, 
gegebenenfalls Aufbau einer Steuergruppe Energieeffizienz, Darstellung der 
Berichtspflichten innerhalb der Organisation oder an politische Instanzen et cetera),
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– Erarbeitung und jährliche Aktualisierung eines Energieberichts entsprechend der oben 
genannten Vorgaben,

– Diskussion und Beschluss des jährlichen Energieberichts in den jeweiligen 
Entscheidungsgremien.

Antragstellung
Ein Antrag auf Förderung nach Nummer 2.2 (Energiemanagementsysteme) umfasst neben einem 
elektronischen Antrag auf Zuwendung via easy-Online folgende Bestandteile:

– einen Beschluss zum Aufbau und dauerhaften Betrieb eines Energiemanagementsystems 
durch das oberste Entscheidungsgremium,

– eine Vorhabenbeschreibung „Energiemanagement“, in der für jede vorgenannte 
Zielstellung die Tätigkeiten unter Angabe des erwarteten Zeitumfangs in Personentagen 
mit Angabe von Meilensteinen aufgelistet sind. Hierzu ist die Vorlage unter  
www.ptj.de/nki/krl/2200 zu verwenden.

Abschluss des Vorhabens
Nach Abschluss des Vorhabens ist der Verwendungsnachweis gemäß Nummer 7.4 der Richtlinie 
und, sofern beantragt, der Nachweis über die Zertifizierung des Energiemanagementsystems 
einzureichen. Zusätzlich ist der Energiebericht gemäß den oben genannten Vorgaben auf einem 
Datenträger beim PtJ einzureichen.

2.3 Umweltmanagementsysteme (Nummer 2.3)

Begriffsbestimmung
Bei einem Umweltmanagementsystem (UMS) handelt es sich um einen Teil des Managements, 
der sich mit den Umweltaspekten einer Organisation beschäftigt, zum Beispiel wie sich Prozesse, 
Tätigkeiten, Dienstleistungen, Produkte, Planungen, Organisationsstruktur, Verhalten und so 
weiter auf die Umwelt auswirken. Der vorgegebene systematische und kontinuierliche Prozess 
zur Erfassung, Steuerung und fortlaufenden Verbesserung der Umweltleistung führt zur 
Verringerung nachteiliger Umweltauswirkungen. Ein Umweltmanagementsystem nach dem 
europäischen Eco-Management and Audit Scheme, kurz EMAS-Verordnung, ist anspruchsvoller 
als sonstige Umweltmanagementsysteme, bietet aber den Vorteil von Rechtssicherheit, 
Transparenz und Glaubwürdigkeit (siehe www.emas.de).

EMAS stellt gleichzeitig ein wirksames Instrument zur kontinuierlichen Verringerung von 
Treibhausgasemissionen dar und kann genutzt werden, um Treibhausgasneutralität zu erreichen. 
Als Kernindikatoren sind bei EMAS Energie- und Materialverbrauch, Wasserverbrauch, 
Abfallaufkommen, Flächenverbrauch und Emissionen (insbesondere Treibhausgasemissionen) 
zu betrachten. Die Tiefe und genaue Ausgestaltung der Prüfung richtet sich nach der Bedeutung 
der jeweiligen Umweltaspekte für die zu validierende Organisation, gegebenenfalls auch mit 
mehreren Standorten. Neben diesen sogenannten direkten Umweltaspekten werden wesentliche 
indirekte Umweltaspekte in das Umweltmanagementsystem integriert. Dies sind zum Beispiel 
die umweltfreundliche Beschaffung, die umweltverträgliche Organisation von Veranstaltungen 
oder eine umweltfreundliche Verpflegung in der Kantine.

Der Einführung des Umweltmanagementsystems folgt die Erstellung eines Umweltberichtes 
(„Umwelterklärung“) mit einer Standortbeschreibung und allen geplanten Umweltzielen 
und maßnahmen. Diese Umwelterklärung dient dem zu beauftragenden zugelassenen 
Umweltgutachter als Grundlage für seine externe Prüfung der Organisation. Er muss sich 
vergewissern, dass kein Verstoß gegen Umweltrechtsvorschriften vorliegt und die Darstellungen 

https://www.emas.de
https://www.ptj.de/nki/krl/2200
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in der Umwelterklärung korrekt sind. Er erklärt die Umwelterklärung sodann für gültig (validiert 
sie).

Der Validierung folgt die Registrierung der Organisation beziehungsweise des Standortes. Diese 
wird auf Antrag von der jeweils zuständigen Registrierungsstelle (Industrie- und Handelskammer 
oder Handwerkskammer [IHK, HWK]), die zunächst bei den zuständigen Umweltbehörden die 
Rechtskonformität abfragt, durchgeführt. Mit Validierung und Registrierung ist die Zertifizierung 
abge-schlossen, die Organisation beziehungsweise der Standort wird in das deutsche und 
europäische Register des Eco-Management and Audit Scheme (EMAS-Register) eingetragen  
(www.emas-register.de). Die Frist zur jährlichen Aktualisierung und Revalidierung der 
Umwelterklärung kann bei kleinen lokalen Behörden und Einrichtungen, die Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung wahrnehmen (Artikel 2 Buchstabe 28 in Verbindung mit. Artikel 7 der 
EMAS-Verordnung Nummer 1221/2009) jeweils um ein Jahr verlängert werden.

Der Prozess der EMAS-Einführung beträgt im Regelfall 12 bis 18 Monate. Der Förderzeitraum 
beträgt daher in der Regel längstens 18 Monate.

Entscheidend für die erfolgreiche und zeitnahe Implementierung von EMAS ist ein 
entsprechender Beschluss der Leitung der Organisation.

Ziele
Ein Umweltmanagementsystem erreicht im Bewilligungszeitraum mindestens die folgenden 
Ziele:

– Einführung eines EMAS-Umweltmanagementsystems gemäß der oben genannten 
Vorgaben,

– Erstellung eines Umweltberichts (Umwelterklärung),
– Validierung des Umweltberichts durch einen zugelassenen Umweltgutachter,
– Registrierung der Organisation beziehungsweise des Standortes.

Antragstellung
Ein Antrag auf Förderung nach Nummer 2.3 (Umweltmanagementsysteme) umfasst neben einem 
elektronischen Antrag auf Zuwendung via easy-Online folgende Bestandteile:

— einen Beschluss zum Aufbau und dauerhaften Betrieb eines EMAS-
Umweltmanagementsystems durch das oberste Entscheidungsgremium,

— eine Vorhabenbeschreibung „Umweltmanagementsysteme“, in der für jede vorgenannte 
Zielstellung die Tätigkeiten unter Angabe des erwarteten Zeitumfangs in Personentagen 
aufgelistet sind. Hierzu ist die Vorlage unter www.ptj.de/nki/krl/2300 zu verwenden.

Abschluss des Vorhabens
Nach Abschluss des Vorhabens ist der Verwendungsnachweis gemäß Nummer 7.4 der 
Richtlinie einzureichen. Zusätzlich sind die validierte Umwelterklärung und eine Kopie der 
Registrierungsurkunde beim PtJ einzureichen.

2.4 Energiesparmodelle (Nummer 2.4)

2.4.1 Einführung von Energiesparmodellen (Nummer 2.4.1)

Begriffsbestimmung
Im Rahmen eines Energiesparmodells werden Maßnahmen zur Einsparung von Energie, 
Wasser und Abfall gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen sowie den Trägern von 
Kindertagesstätten, Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Jugendwerkstätten 

https://www.emas-register.de/
https://www.ptj.de/nki/krl/2300
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und Sportstätten umgesetzt. Durch die Einführung eines finanziellen Anreizsystems werden 
Träger und Nutzer zur aktiven Mitarbeit motiviert.

Teil des Vorhabens ist es, alle relevanten Verbrauchs- und Gebäudedaten in den Einrichtungen 
aufzunehmen und stetig zu kontrollieren. Dazu werden Schlüsselpersonen, beispielsweise die 
Gebäudeverantwortlichen, identifiziert und geschult. Neben der Senkung der Verbräuche durch 
technische und organisatorische Optimierungen sind pädagogische Ansätze zu berücksichtigen, 
welche allen Nutzergruppen, vor allem aber Kindern und Jugendlichen, den bewussten und 
nachhaltigen Umgang mit begrenzten natürlichen Ressourcen nahebringen. Die Projektleiterin 
oder der Projektleiter führen Schulungen durch und fördern die Vernetzung der verschiedenen 
Akteure innerhalb der Einrichtung sowie einrichtungsübergreifend. Im Vordergrund der Tätigkeit 
steht die koordinierende Funktion.

Die Entwicklung eines Energiesparmodell-Vorhabens ist erfahrungsgemäß durch folgende 
Phasen gekennzeichnet:

— 1. Phase: Die Einführung des Anreizmodells steht im Vordergrund,
— 2. Phase: Das Energiesparmodell wird optimiert,
— letztes Projektjahr: Die Projektleiterin oder der Projektleiter zielt darauf ab, das 

Energiesparmodell vollständig in die eigene Verantwortung der Einrichtung zu 
überreichen.

Es gibt mehrere bewährte Energiesparmodelle, mit denen Klimaschutzprojekte unterstützt 
werden:

Beteiligungsprämiensystem
Bei Beteiligungsprämiensystemen erhalten die teilnehmenden Einrichtungen einen Teil der 
eingesparten Energiekosten zur freien Verfügung, der restliche Anteil der Kosteneinsparungen 
geht an den Träger. Da beide Seiten von den Energie- und Kosteneinsparungen profitieren, 
entsteht sowohl für die Bildungseinrichtungen als auch für deren Träger ein Anreiz, 
Energiesparaktivitäten zu fördern und zu unterstützen.

Die beteiligten Bildungseinrichtungen erhalten in der Regel Prämien zwischen 25 Prozent und 
50 Prozent der Kosteneinsparungen. Beim bekanntesten Modell ist die Verteilung „fifty-fifty“, das 
heißt, Einrichtung und Träger behalten jeweils die Hälfte der Einsparungen. Die verschiedenen 
Modelle unterscheiden sich darin, ob die Einrichtungen über ihre Prämien frei verfügen 
und sie für beliebige Zwecke einsetzen können oder ob diese ganz oder teilweise wieder für 
energiesparende Kleininvestitionen oder Projekte in der Bildungseinrichtung verwendet werden 
sollen.

Aktivitätsprämiensystem
Bei Aktivitätsprämiensystemen werden die Erfolge des Energiesparmodells durch die Vergabe 
von Punkten bemessen und zwischen den Einrichtungen verglichen. Maßnahmen und Aktionen 
in den Schulen beziehungsweise Kindertagesstätten werden mit einem Fragebogen festgehalten, 
die so dokumentierten Erfolge werden am Ende des Projektjahres mittels eines Schlüssels (relativ 
zu zum Beispiel den Schülerzahlen einer Schule oder den Kinderzahlen einer Kindestagesstätte) 
in eine Prämienzahlung umgerechnet. Ergänzt wird der Fragebogen durch einen Projektbericht, 
den die Einrichtung erstellt.

Das Prämiensystem ersetzt kein Energiemanagementsystem, sondern ergänzt dieses. Auf 
eine aufwendige Berechnung der durch die Nutzer eingesparten Energiemenge kann jedoch 
verzichtet werden.
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Vergleichbare Aktivierungs- und Prämiensysteme
Da in den genannten Einrichtungen in der Regel keine konstanten und einheitlichen 
Nutzergruppen vorliegen, können die oben genannten Systeme für die genannten Einrichtungen 
nur eingeschränkt angewandt werden. Daher können die Antragsteller für diese Einrichtungen 
eigene Aktivierungs- und Prämiensysteme entwickeln. Wichtig dabei ist, dass folgende 
Rahmenbedingungen berücksichtigt werden:

— der Antragsteller stellt bereits im Förderantrag dar, mit welchen zentralen 
Ansprechpartnern in den genannten Einrichtungen die Beteiligungssysteme entwickelt 
und umgesetzt werden können,

— der Antragsteller ermittelt im Vorfeld welche Nutzergruppen existieren und benennt 
diese bereits im Förderantrag. Zu Beginn des Vorhabens wird darauf aufbauend analysiert, 
welche Nutzergruppen in eine kontinuierliche pädagogische Arbeit einbezogen werden 
können.

Begleitende Öffentlichkeitsarbeit umfasst die Erstellung von Materialien der Öffentlichkeitsarbeit 
(zum Beispiel Flyer, Plakate et cetera) zur Kommunikation von Projektinhalten, Zielen, 
Aktivitäten und Erfolgen sowie zur Sensibilisierung und Mobilisierung von Eltern, Lehrkräften, 
Erzieherinnen und Erziehern, Hausmeisterinnen und meistern oder sonstigen Angestellten.

Ziele
Ein Energiesparmodell erreicht im Bewilligungszeitraum mindestens die folgenden Ziele:

— Auftaktveranstaltung für alle beteiligten Einrichtungen (Einführung in die Themen 
Klimaschutz, Energiesparen, Ressourceneffizienz und Abfallvermeidung, Erläuterung der 
Ziele und des Arbeitsaufwandes der unterschiedlichen Energiesparmodelle et cetera),

— regelmäßige Erfassung und Auswertung klimarelevanter Verbrauchs- und Gebäudedaten 
(Berechnung der Startwerte und der Ergebnisse, Ermittlung von Einsparpotenzialen und 
regelmäßige Feststellung von Energieeinsparungen und THG-Minderungen),

— Einrichtung von Energieteams, die sich aus den Nutzerinnen und Nutzern der jeweiligen 
Einrichtung zusammensetzen. Die Energieteams erheben und kontrollieren die 
Verbrauchsdaten, erarbeiten Einsparmaßnahmen und setzen diese um. Darüber hinaus 
sensibilisieren sie weitere Nutzerinnen und Nutzer für das Thema Klimaschutz,

— Schulung von Schlüsselpersonen, wie zum Beispiel den Gebäudeverantwortlichen in 
der Anlagenbetriebsüberwachung unter anderem bezüglich Regelungseinstellungen 
(Vorgaben der Schulheizung), Prüfung der Vorlauftemperatur, Einstellung von Tag- und 
Nachtreglern, Wasserverbrauch, Abfallmengen,

— Senkung der Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen durch technische und 
organisatorische Optimierungen sowie durch den bewussten und nachhaltigen Umgang 
der Nutzerinnen und Nutzer mit Energie, Wasser und Abfall.

Antragstellung
Ein Antrag für die Förderung nach Nummer 2.4.1 (Energiesparmodell) umfasst neben einem 
elektronischen Antrag auf Zuwendung via easy-Online folgende Bestandteile:

— den Beschluss zur Einführung des Energiesparmodells durch das oberste 
Entscheidungsgremium,

— eine Vorhabenbeschreibung „Energiesparmodell“, in der für jede vorgenannte Zielstellung 
die Tätigkeiten unter Angabe des erwarteten Zeitumfangs in Personentagen mit Angabe 
von Meilensteinen aufgelistet sind. Hierzu ist die Vorlage unter: www.ptj.de/nki/krl/2410 
zu verwenden,

— die Energieverbrauchstabelle (Formular 2.4.1 „Erfassungstabelle der Einrichtungen“) auf 
Excel-Basis. Hierzu ist die Vorlage unter: www.ptj.de/nki/krl/2410 zu verwenden.

https://www.ptj.de/nki/krl/2410/#2410
https://www.ptj.de/nki/krl/2410/#2410
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Für eine detailliertere Auflistung der zuwendungsfähigen Sachausgaben im Rahmen 
dieser Förderung wird auf die Richtlinie für Zuwendungen auf Ausgabenbasis und das 
„Informationsblatt Sachausgaben für Energiesparmodelle in Kindertagesstätten, Schulen, 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Sportstätten, sowie Starterpaket für 
Energiesparmodelle“ (www.ptj.de/nki/krl/2420) verwiesen.

Durchführung und Abschluss des Vorhabens
Zusammen mit dem jährlichen Zwischenbericht ist die ausgefüllte Energieverbrauchstabelle 
auf Excel-Basis (2.4.1 Formular „Erfassungstabelle der Einrichtungen“) einzureichen, in der die 
erreichten Einsparungen an Energie und Treibhausgasemissionen dokumentiert sind.

Nach Abschluss des Vorhabens sind der Verwendungsnachweis gemäß Nummer 7.4 der Richtlinie 
sowie die komplett ausgefüllte Energieverbrauchstabelle auf Excel-Basis beim PtJ einzureichen.

2.4.2 Starterpaket für Energiesparmodelle (Nummer 2.4.2)

Begriffsbestimmung
Das Starterpaket dient der Einführung und der Verstetigung des Energiesparmodells. Wichtig für 
die Anerkennung der Ausgaben ist, dass diese den pädagogischen Ansatz unterstützen.

Eine Übersicht der zuwendungsfähigen Ausgaben ist im „Informationsblatt Sachausgaben für 
Energiesparmodelle in Kindertagesstätten, Schulen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie Sportstätten, sowie Starterpaket für Energiesparmodelle“ (www.ptj.de/nki/krl/2420) 
enthalten.

Antragstellung
Ein Antrag für die Förderung nach Nummer 2.4.2 (Starterpaket) umfasst neben einem 
elektronischen Antrag auf Zuwendung via easy-Online folgende Bestandteile:

– den Nachweis zur Durchführung eines Klimaschutzmanagements für Energiesparmodelle 
über das bestehende Förderkennzeichen,

– eine Vorhabenbeschreibung „Starterpaket“, der geplanten Maßnahmen (welche 
Maßnahmen werden an welchem Ort und zu welchem Zeitpunkt umgesetzt) sowie eine 
kurze Erläuterung, wie das Starterpaket eine Unterstützung bei der Einführung und 
Verstetigung des Energiesparmodells bildet. Hierzu ist die Vorlage unter: 

 www.ptj.de/nki/krl/2420 zu verwenden.

Abschluss des Vorhabens
Nach Abschluss des Vorhabens ist der Verwendungsnachweis gemäß Nummer 7.4 der Richtlinie 
beim PtJ einzureichen.

2.5 Kommunale Netzwerke (Nummer 2.5)

2.5.1 Gewinnungsphase (Nummer 2.5.1)

Während der Gewinnungsphase wirbt der Netzwerkmanager bei mindestens sechs relevanten 
Akteuren für die Teilnahme an einem von ihm aufzubauenden Klimaschutz-, Energieeffizienz-, 
Ressourceneffizienz- oder Mobilitäts-Netzwerk.

https://www.ptj.de/nki/krl/2420/#2420
https://www.ptj.de/nki/krl/2420/#2420
https://www.ptj.de/nki/krl/2420/#2420
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Ziele
Eine Gewinnungsphase erreicht im Bewilligungszeitraum mindestens die folgenden Ziele:

— Informationsveranstaltung zur Gewinnung von Netzwerkteilnehmern,
— Gewinnung von mindestens sechs Teilnahmeberechtigten.

Antragstellung
Ein Antrag für die Förderung nach Nummer 2.5.1 (Kommunale Netzwerke Gewinnungsphase) 
umfasst neben einem elektronischen Antrag auf Zuwendung via easy-Online folgende 
Bestandteile:

— eine Vorhabenbeschreibung „Gewinnungsphase“, in der für jede vorgenannte Zielstellung 
die Tätigkeiten unter Angabe des erwarteten Zeitumfangs in Personentagen aufgelistet 
sind. Hierzu ist die Vorlage unter www.ptj.de/nki/krl/2510 zu verwenden,

— die De-minimis Erklärung des Antragstellers. Hierzu ist die Vorlage unter  
www.ptj.de/nki/krl/2510 zu verwenden.

Abschluss des Vorhabens
Nach Abschluss des Vorhabens ist der Verwendungsnachweis gemäß Nummer 7.4 der Richtlinie 
einschließlich der schriftlichen Bestätigungen der teilnahmeberechtigten Akteure über den 
Gewinnungsversuch zur Teilnahme am Netzwerk (hierzu ist die Vorlage unter  
www.ptj.de/nki/krl/2510 zu verwenden) beim PtJ einzureichen.

2.5.2 Netzwerkphase (Nummer 2.5.2)

Begriffsbestimmung
Ein Klimaschutz-, Energieeffizienz-, Ressourceneffizienz- oder Mobilitäts-Netzwerk ist ein 
Zusammenschluss in der Form als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Der Zweck des 
Zusammenschlusses ist es, dauerhaft einen breiten Erfahrungsaustausch zu fachlichen Fragen 
gemäß der Richtlinie anzustoßen, geeignete Ziele für den Klimaschutz, zur Energie-, 
beziehungsweise Ressourceneinsparung oder klimafreundlichen Gestaltung der Mobilität zu 
formulieren, wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele umzusetzen und 
geeignete Monitoringsysteme zur Kontrolle der Zielerreichung einzuführen. Eine weitergehende 
wirtschaftliche Betätigung des Zusammenschlusses ist nachweislich auszuschließen.

Jeder Netzwerkteilnehmer sollte in den Netzwerken beziehungsweise bei den Netzwerktreffen 
durch mindestens eine Person vertreten sein, die aus einer thematisch relevanten 
Abteilung kommt. Eine Person berichtet der Leitung der teilnehmenden Einrichtung als 
Netzwerkbeauftragter regelmäßig über die Ergebnisse der Netzwerkarbeit.

Beim Aufbau und Betrieb des Netzwerks werden die Netzwerkteilnehmer durch ein 
Netzwerkteam unterstützt, das aus einem Netzwerkmanager, einem Berater sowie gegebenenfalls 
einem Moderator besteht.

Der Netzwerkmanager ist eine juristische Person, die für die Gewinnung von 
Netzwerkteilnehmern, den Aufbau des Netzwerks sowie die Organisation der Netzwerkarbeit 
verantwortlich ist. Er unterstützt die Netzwerkteilnehmer beim Vergabeverfahren zur 
Auswahl des Beraters und gegebenenfalls des Moderators, organisiert ihre Betreuung 
durch den Berater und unterbreitet ihnen Angebote für die Behandlung fachspezifischer 
Themen. Bei den Energieeffizienznetz werken gehören dazu mindestens Themen wie 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Energiemanagement beziehungsweise -controlling, 
Contracting, Energieeinkauf und die Darstellung der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie 

https://www.ptj.de/nki/krl/2510/#2510
https://www.ptj.de/nki/krl/2510/#2510
https://www.ptj.de/nki/krl/2510/#2510
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Hinweise zu bestehenden Förderprogrammen, gegebenenfalls auch unter Hinzuziehung externer 
Experten.

Der Antragsteller hat für die Netzwerkphase einen zuständigen Ansprechpartner auszuwählen 
(Netzwerkmanager), der das Netzwerk betreut. Der Antragsteller ist verantwortlich für die 
Erfüllung der Pflichten gegenüber dem Fördermittelgeber. Dies gilt unbelastet etwaiger 
Ansprüche, die er gegenüber Dritten besitzt, die er zur Erfüllung seiner Pflichten hinzuzieht 
(zum Beispiel Moderator und/oder Berater). Die Zuwendung ist in öffentlich-rechtlicher 
Form an die Netzwerkteilnehmer weiterzuleiten. Der Netzwerkmanager ist verantwortlich für 
die zweckentsprechende Verwendung der gewährten Zuwendung. Er wird verpflichtet, den 
Netzwerkteilnehmern alle maßgeblichen Bestimmungen des Zuwendungsbescheides, die sich 
aus der Bewilligung ergeben, aufzuerlegen.

Der Berater unterstützt die Netzwerkteilnehmer bei der Umsetzung von 
Klimaschutzmaßnahmen beziehungsweise der Verbesserung der Energie- oder 
Ressourceneffizienz oder der klimafreundlichen Gestaltung der Mobilität. Er sichert die fachliche 
Begleitung der Netzwerkarbeit, erarbeitet mit dem Netzwerkmanager jährliche Berichte zur 
Tätigkeit des Netzwerks, führt das Monitoring des Netzwerks durch und ist für die Zielerreichung 
verantwortlich. Der Berater muss die Netzwerkteilnehmer hersteller-, anbieter- und 
vertriebsneutral beraten. Er darf keine Provisionen oder sonstige geldwerte Vorteile von einem 
Unternehmen fordern oder erhalten, das Produkte herstellt, vertreibt oder Anlagen errichtet oder 
vermietet, die bei Investitionen im Rahmen des Vorhabens verwendet werden.

Im Rahmen eines Energieeffizienz-Netzwerks ist der Energieberater als Teil des Netzwerkteams 
berechtigt, zur Untersuchung auch spezialisierte, externe Energieberater einzubinden. 
Die gesamte Verantwortung für die durchgeführte Beratung übernimmt der als Teil des 
Netzwerkteams geltende Energieberater. Darüber hinaus berät er die Netzwerkteilnehmer zur 
Einführung von Energiemanagementsystemen. Er ist für die Feststellung der Entwicklung 
der Energieverbräuche und der Zielerreichung verantwortlich. Bei der Energieberatung hat 
es sich um ein Energieaudit zu handeln, das die Anforderungen der DIN EN 16247 erfüllt. 
Bei Energieeffizienz-Netzwerken für Kläranlagen kann das Energieaudit alternativ nach den 
Maßgaben des Arbeitsblattes DWA-A 216 durchgeführt werden.

Der Moderator ist für die inhaltliche Vorbereitung, Leitung und Durchführung der 
Netzwerktreffen verantwortlich. Er hat sich dem Netzwerk gegenüber vertraglich zur Einhaltung 
der Förderziele zu verpflichten. Übernimmt der Netzwerkmanager zusätzlich die Funktion des 
Moderators, sind die in diesem Rahmen anfallenden Ausgaben ebenfalls förderfähig, aber für 
beide Funktionen getrennt auszuweisen.

Für den Zusammenschluss in Form einer GbR schließen sich mindestens sechs 
Netzwerkteilnehmer zusammen. Die Zusammenschlusserklärung ist beim Projektträger 
einzureichen (Vorlage: www.ptj.de/nki/krl/2520). Der Zusammenschluss des Netzwerks 
ermöglicht durch eine verbindlich festgelegte Teilnahmedauer von mindestens drei Jahren 
die gegenseitige Partizipation und Unterstützung bei der Umsetzung und Verstetigung von 
Maßnahmen. Dafür kann sich das Netzwerk Berater zur Unterstützung heranziehen und wird 
durch den Netzwerkmanager gemäß der Bestimmungen der Richtlinie betreut. 

Ziele
Eine zuwendungsfähige Netzwerkphase erreicht im Bewilligungszeitraum mindestens die 
folgenden Ziele:

– vertraglich gesicherte Teilnahme von mindestens sechs teilnahmeberechtigten 
Einrichtungen an einem Netzwerk gemäß dieser Richtlinie,

https://www.ptj.de/nki/krl/2520/#2520
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– Beschluss der „Gemeinsamen Erklärung von Netzwerkmanager und den 
Netzwerkteilnehmern in der Netzwerkphase“,

– eine Auftakt- und eine Abschlussveranstaltung unter Beteiligung der Netzwerkteilnehmer 
und des Netzwerkteams,

– Festlegung der Netzwerkarbeit auf der Grundlage vertraglicher Regelungen mit den 
Netzwerkteilnehmern,

– mindestens vier Netzwerktreffen pro Jahr (im dreimonatigen Rhythmus stattfindend) 
über insgesamt drei Jahre, an denen neben den Netzwerkteilnehmern auch das 
Netzwerkteam teilnimmt,

– mindestens eine Vor-Ort-Begehung durch den Berater für jeden Netzwerkteilnehmer,
– Festlegung von Zielen zum Klimaschutz, zur Energie-, beziehungsweise 

Ressourceneinsparung oder klimafreundlichen Gestaltung der Mobilität im Anschluss 
an die fachliche Beratung. Die Ziele sollten im Vergleich zu einem Business-as-usual-
Szenario dargelegt werden,

– Umsetzung wirtschaftlich sinnvoller Maßnahmen zur Erreichung der Ziele,
– jährliches Monitoring über die Erreichung der vereinbarten Ziele, Erfolge und noch offene 

Herausforderungen im Netzwerk. Bestandteil des Monitorings sollen dabei auch die 
Feedbackaussagen der Netzwerkteilnehmer bezüglich der Netzwerkarbeit sein.

Antragstellung
Ein Antrag für die Förderung nach Nummer 2.5.2 (Kommunale Netzwerke Netzwerkphase) 
umfasst neben einem elektronischen Antrag auf Zuwendung via easy-Online folgende 
Bestandteile:

– eine Vorhabenbeschreibung „Netzwerkphase“, in der für jede vorgenannte Zielstellung die 
Tätigkeiten unter Angabe des erwarteten Zeitumfangs in Personentagen mit Angabe von 
Meilensteinen aufgelistet sind. Hierzu ist die Vorlage unter www.ptj.de/nki/krl/2520 zu 
verwenden,

– den Nachweis der fachlichen Kompetenz des Netzwerkmanagers anhand von drei in der 
Vergangenheit durchgeführten Projekten. Die Projekte müssen einen engen Bezug zum 
hier beantragten Netzwerkprojekt sowie die Erfahrung im Umgang mit öffentlichen 
Einrichtungen aufweisen,

– mindestens sechs Interessenbekundungen zur Teilnahme an einem Netzwerk. Hierzu ist 
die Vorlage unter www.ptj.de/nki/krl/2520 zu verwenden). Dabei ist zu beachten, dass die 
Mitgliedschaft eines Netzwerkteilnehmers oder einer Netzwerkteilnehmerin in mehreren 
Netzwerken mit identischem thematischen Schwerpunkt nicht förderfähig ist.

Abschluss des Vorhabens
Nach Abschluss des Vorhabens ist der Verwendungsnachweis gemäß Nummer 7.4 der Richtlinie 
beim PtJ einzureichen.

2.6 Potenzialstudien (Nummer 2.6)

Potenzialstudien zeigen einen konkreten Fahrplan für Umsetzungsempfehlungen von 
strategischen und investiven Klimaschutzmaßnahmen auf. Gefördert wird die Erstellung von 
Potenzialstudien für die Bereiche:

– 2.6.1 Abfallentsorgung,
– 2.6.2 Siedlungsabfalldeponien,
– 2.6.3 Abwasserbehandlungsanlagen,
– 2.6.4 Trinkwasser,
– 2.6.5 Nutzung von Abwärme aus Industrie und Gewerbe,
– 2.6.6 Digitalisierung.

https://www.ptj.de/nki/krl/2520/#2520
https://www.ptj.de/nki/krl/2520/#2520
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Die Maßnahmen, die im Rahmen der Förderschwerpunkte nach Nummer 2.11.3 (Intelligente 
Verkehrssteuerung), 2.12.3 (Technologien zur optimierten Erfassung von Deponiegasen 
in Siedlungsabfalldeponien), 2.12.4 (Technologien zur aeroben in-situ-Stabilisierung von 
Siedlungsabfalldeponien), 2.13.2 – 5 (Kläranlagen) und 2.14.2 (Systemische Optimierung in 
der Trinkwasserversorgung) beantragt werden können, sind im Vorfeld durch eine geeignete 
Potenzialstudie zu ermitteln. Das bedeutet, für die Beantragung vorgenannter investiver 
Maßnahmen, kann die Erstellung einer jeweiligen Potenzialstudie über die vorliegende 
Kommunalrichtlinie gefördert werden. Die Ergebnisse der Potenzialstudien bilden somit die 
Grundlage für den jeweiligen Förderantrag. Bei der Erarbeitung der Potenzialstudie sollten die 
Anforderungen der jeweiligen investiven Förderschwerpunkte Berücksichtigung finden, damit 
eine Antragstellung auf Basis der Potenzialstudie einfach ermöglicht wird.

Auch wenn keine Zuwendungsvoraussetzung, so kann die Potenzialstudie nach Nummer 2.6.6 
mit dem Schwerpunkt „Klimaschutz in der IT- und Gebäudetechnik in Rechenzentren“ als 
Grundlage für die Beantragung von Maßnahmen im Förderschwerpunkt 2.15 (Rechenzentren) 
herangezogen werden.

Grundsätzlich ist es empfehlenswert, die Potenzialstudien neben den hier erläuterten 
Anforderungen (Nummer 2.6) zusätzlich an den Anforderungen der entsprechenden investiven 
Förderschwerpunkte nach Nummer 2.11 – 2.15 auszurichten. Dies ermöglicht nicht nur eine 
umfassende und effektive Betrachtung der Sachlage in der Potenzialstudie, sondern eine 
effiziente Beantragung von Fördermitteln im jeweiligen investiven Förderschwerpunkt.

2.6.1 Abfallentsorgung (Nummer 2.6.1)

Begriffsbestimmung
Eine Potenzialstudie zur klimafreundlichen Abfallentsorgung zeigt auf, wie kurz-, mittel- 
und langfristig Treibhausgaseinsparungen durch die Optimierung der Abfallsammlung, der 
Abfallbehandlung und der Wertstoffverwertung erreicht werden können. Bei der Erstellung der 
Potenzialstudie sind folgende Anforderungen zu erfüllen:

Bestandsaufnahme
– quantitative Bewertung des vorhandenen Abfallaufkommens anhand geeigneter 

Indikatoren: Behältervolumina, Erfassungsquote der getrennt gesammelten 
Abfallfraktionen (insbesondere der Bio- und Grünabfälle), Anschlussquote Biotonne, 
Bestimmung der Zusammensetzung des Restabfalls (insbesondere des Organikanteils),

– qualitative Bestandsaufnahme zum Abfallbereich in der Kommune: unter anderem 
Beschreibung und Bewertung der Gebührenstruktur (z B. Anreizwirkung), Gründe für die 
Nichteinführung oder für das schlechte Funktionieren der Biotonne, Beschreibung von 
Sammelplatzstrukturen et cetera,

– Beschreibung bestehender Entsorgungswege und -anlagen und ihrer wesentlichen 
Grobkomponenten sowie Angaben zu Kapazitäten (insbesondere zu Art und Qualität der 
Kompostierungsanlagen, Vermarktungswege für getrennte oder erzeugte Wertstoffe).

Potenzialanalyse
– Bewertung des Potenzials des Organikanteils und der Anteile anderweitig verwertbarer 

Bestandteile im Restabfall,
– Bewertung des Potenzials zur Erfassung weiterer organischer Reststoffe (zum Beispiel 

Grünabfälle aus kommunalen Grünanlagen, Grünflächen von Wohnanlagen, Kliniken, 
Friedhöfen, Zoos und Parks, Wegbegleitgrün, Sport- und Freizeitanlagen, Spielplätzen, 
Hausgärten, Kleingartenanlagen et cetera) anhand zu erwartender Qualitäten und 
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Mengen. Prüfung, ob das über das Jahr fluktuierende Aufkommen einen kontinuierlichen 
Stoffstrom mit Mindestmengen für die Nutzung ermöglicht,

– Analyse der Optimierungspotenziale bestehender Abfallbehandlungs-, Abfallverwertungs- 
und Abfallentsorgungsanlagen (zum Beispiel Analyse von Nachrüstungsmöglichkeiten 
anaerober Stufen, Ausbaukapazitäten et cetera),

– Analyse möglicher neuer Entsorgungsstrukturen (energetisch und stofflich-energetisch) 
hinsichtlich in Frage kommender Verwertungsverfahren/Anlagen unter besonderer 
Berücksichtigung des Klimaschutzes wie zum Beispiel kurze Transportwege, Nutzung 
der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), Vermarktungsmöglichkeit der Komposte, 
Holzbrennstoffe und/oder flüssige Gärreste, Weiterverarbeitung der Komposte zu 
verschiedenen Erdenprodukten, Entsorgungsmöglichkeit für Abwasser et cetera, 
Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Körperschaften,

– Ermittlung von Klimaschutzpotenzialen, die durch Digitalisierung gehoben werden 
können, wie zum Beispiel digitale Behältererfassung, Behälterfüllstandsmeldungen et 
cetera,

– Definition von Klimaschutzzielen und Entwicklung einer kurz-, mittel- und langfristigen 
Strategie.

Optimierungsmaßnahmen und Fahrplan zur Umsetzung
Das Maßnahmenpaket beinhaltet, aufbauend auf der Potenzialanalyse, alle notwendigen 
Maßnahmen über den gesamten Entsorgungsweg, die zur Minderung der Treibhausgas-
Emissionen beitragen, mindestens jedoch:

— Übersicht über die wichtigsten bereits durchgeführten Klimaschutzmaßnahmen sowie 
Maßnahmen zur Ressourceneffizienz (Retrospektive),

— Einführung oder Optimierung der getrennten Erfassung (zum Beispiel Anschluss- 
und Benutzungszwang bei Biotonne, Sammelstellensystem für Grünabfall, 
Containerstandorte, Beratung, Kontrolle, Öffentlichkeitsarbeit et cetera),

— Möglichkeiten der Anreizentwicklung über die Gebührenordnung,
— Bereitstellung entsprechender Behältervolumina und Maßnahmen zur Entwicklung 

von effizienten und klimaschützenden Entsorgungswegen unter Berücksichtigung von 
Synergieeffekten,

— Maßnahmen zur Vermarktung der Produkte (zum Beispiel Kompost, Weiterverarbeitung, 
Vermarktung von Holzbrennstoffen, Wärmesenken für Biogasnutzung aus anaerober 
Vergärung, Energie et cetera),

— gegebenenfalls Entwicklung weiterer Maßnahmen zur Abfallvermeidung und zur 
Steigerung der Wiederverwendung (zum Beispiel durch den Ausbau von Wertstoffhöfen).

Zu allen Maßnahmen ist eine Kurzbeschreibung (inklusive relevanter Betriebsparameter, 
Grundannahmen, Anlagenzustände, Abgrenzungen und so weiter) einschließlich einer 
Kostenschätzung für die umzusetzenden Maßnahmen zu erarbeiten, in der Aussagen 
zu Ausgaben und zur Wirtschaftlichkeit sowie zu den erreichbaren Energie- und 
Treibhausgaseinsparungen zu treffen sind. Anschließend sind ein Umsetzungsfahrplan (inklusive 
Priorisierung der Maßnahmen, Handlungsschritte, Erfolgsindikatoren, Zeitplanung, relevante 
Akteure et cetera) sowie eine grobe technische Planung (Vorplanung) der kurzfristig umsetzbaren 
Maßnahmen zu erarbeiten. Für diese Maßnahmen sind technische Kennzahlen beziehungsweise 
geeignete Indikatoren zu entwickeln, die für eine Erfolgskontrolle der Maßnahme notwendig 
sind.
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2.6.2 Siedlungsabfalldeponien (Nummer 2.6.2)

Eine Potenzialstudie für Siedlungsabfalldeponien analysiert die spezifische 
Ausgangssituation einer Deponie sowie die technisch und wirtschaftlich umsetzbaren 
Treibhausgasminderungspotenziale. Eine Potenzialstudie, die nicht älter als zwei Jahre ist 
und die hier genannten Ziele und Anforderungen erfüllt, ist Voraussetzung für die Förderung 
des investiven Förderschwerpunkts gemäß Nummern 2.12.3 (Technologien zur optimierten 
Erfassung von Deponiegasen in Siedlungsabfalldeponien) und 2.12.4 (Technologien zur aeroben 
in-situ-Stabilisierung von Siedlungsabfalldeponien) der Kommunalrichtlinie. Bei der Erstellung 
der Potenzialstudie sind folgende inhaltliche Anforderungen zu erfüllen:

Bestandsaufnahme
– Deponiefläche, Form und Volumen, Ablagerungsmasse und -zeitraum, Abfallinventar,
– Barrieren, insbesondere Basis- und Oberflächenabdichtung,
– technische Bestandsaufnahme inklusive Funktionalitätsprüfung der vorhandenen 

Einrichtungen zur Sickerwasser- und Deponiegaserfassung und -behandlung,
– tiefengestaffelte Untersuchung der Gasbrunnen, Angaben zum Deponieverhalten wie 

Deponiegasemissionen und Beschaffenheit, Sickerwasseremissionen und Beschaffenheit,
– Aussagen zu Setzungen (nur wenn Maßnahmen nach 2.12.4 durchgeführt werden),
– Anteil an der Organik, ermittelt im Allgemeinen auf Basis des Inventars, in begründeten 

Ausnahmefällen aus den Ergebnissen aktueller Erkundungen und Gasqualität, 
mindestens anhand der Parameter Methan (CH4), Kohlendioxid (CO2) und Sauerstoff (O2).

Potenzialanalyse
– Bewertung des Emissionspotenzials durch Ermittlung des Gasbildungspotenzials nach 

der First Order Decay Methode (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC 
Guidelines 1996), 

– Analyse der Optimierungspotenziale bestehender technischer Einrichtungen 
zur Deponiegaserfassung und behandlung sowie Prüfung des Einsatzes von 
Schwachgasbehandlungen oder optimierter Deponiegasnutzungen,

– Voruntersuchung zur technischen Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Optimierung 
der Deponiegaserfassung und Deponiegasnutzung (nur wenn investive Maßnahmen nach 
2.12.3 durchgeführt werden sollen),

– Voruntersuchung zur technischen Umsetzung geeigneter Methoden zur gezielten 
Beeinflussung und Reduzierung des Methan-Gasbildungspotenzials wie zum Beispiel 
Belüftungs- oder Saugverfahren (nur wenn investive Maßnahmen nach 2.12.4 
durchgeführt werden sollen).

Optimierungsmaßnahmen und Fahrplan zur Umsetzung
Das Maßnahmenpaket beinhaltet, aufbauend auf der Potenzialanalyse, notwendige Maßnahmen, 
die zur Minderung der Treibhausgas-Emissionen beitragen. Wenn basierend aus den 
Erkenntnissen der Potenzialanalyse eine optimierte Deponiegaserfassung oder eine in-situ-
Stabilisierung durchgeführt werden soll, enthält der Maßnahmenkatalog mindestens folgende 
Angaben:

– Übersicht über die wichtigsten bereits durchgeführten Klimaschutzmaßnahmen 
(Retrospektive),

– Beschreibung des gewählten Verfahrens, vorbereitende Maßnahmen für das gewählte 
Verfahren,

– geplantes Behandlungs- oder Erfassungsziel und Nutzungskonzept,
– Maßnahmen zur Ertüchtigung des Gaserfassungssystems,
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– Mess- und Regeltechnik zur Belüftung oder Absaugung, möglicher Einsatz einer 
Gasbehandlung vor Beginn der aktiven aeroben Stabilisierung, Abluftreinigungsverfahren 
(nur wenn Maßnahmen nach 2.12.4 durchgeführt werden sollen),

– ein Konzept zur Betriebsführung.

Zu allen Maßnahmen ist eine Kurzbeschreibung (inklusive relevanter Betriebsparameter, 
Grundannahmen, Anlagenzustände, Abgrenzungen und so weiter) einschließlich einer 
Kostenschätzung für die umzusetzenden Maßnahmen zu erarbeiten, in der Aussagen zu 
Ausgaben und zur Wirtschaftlichkeit sowie zu den erreichbaren Treibhausgaseinsparungen 
zu treffen sind. Anschließend sind ein Umsetzungsfahrplan (inklusive Priorisierung der 
Maßnahmen, Handlungsschritte, Erfolgsindikatoren, Zeitplanung, relevante Akteure et 
cetera) sowie eine Feinplanung der kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen zu erarbeiten. Für 
diese Maßnahmen sind technische Kennzahlen beziehungsweise geeignete Indikatoren 
zu entwickeln, die für eine Erfolgskontrolle der Maßnahme notwendig sind. Bei einer 
geplanten in-situ-Stabilisierung sind das insbesondere Erfassung und Aufzeichnung der 
Belüftungs-/Absaugvolumina, der Deponiegas-/Abluftvolumina, der Abluftbeschaffenheit, 
des Stromverbrauchs der eingesetzten Anlagen sowie einem Nachweis der Effizienz und 
Reinigungsleistung der Abluftreinigungsstufe.

Weitere Hinweise: Die im Deponiekörper gebildete Methanmenge muss im Rahmen der 
Potenzialstudie nach der „First Order Decay“-Methode der IPCC-Guidelines ermittelt und 
nachgewiesen werden. Sofern abgesicherte, standortspezifische Berechnungsfaktoren nicht 
vorliegen, können die entsprechenden Default-Werte der IPCC-Guidelines genutzt werden.

In der Potenzialstudie ist der Erfassungsgrad des Deponiegases für die aktuelle Deponiesituation 
zu berechnen und für die geplante Optimierung der Deponiegaserfassung zu prognostizieren. 
Der Erfassungsgrad wird aus dem Quotienten der mit dem Gaserfassungssystem erfassten 
Methangasmenge und der im Deponiekörper gebildeten Methanmenge berechnet. Des Weiteren 
ist im Rahmen der Potenzialstudie abzuschätzen, über welche Zeiträume eine Nutzung des 
Deponiegases möglich ist und ab welchem Zeitpunkt die biologische Aktivität im Deponiekörper 
voraussichtlich so weit abgeklungen ist, dass eine aerobe in-situ-Stabilisierung der Deponie oder 
des Deponieabschnittes nach Nummer 2.12.4 erfolgen kann.

Das gefasste Deponiegas ist einer effizienten und emissionsarmen energetischen 
Nutzung zuzuführen. Hierfür kann eine getrennte Erfassung qualitativ unterschiedlicher 
Deponiegasströme oder eine Deponiegasaufbereitung erforderlich sein.

2.6.3 Abwasserbehandlungsanlagen (Nummer 2.6.3)

Eine Potenzialstudie für klimafreundliche Abwasserbehandlungsanlagen zeigt auf, wie die 
Treibhausgas-Emissionen und Energiekosten der Abwasserreinigung kurz-, mittel- und 
langfristig gesenkt werden können. Zuwendungsfähig ist eine ganzheitliche Untersuchung der 
Optimierungsmöglichkeiten der Kläranlagen. Sie soll den Prozess der Abwasserbehandlung vom 
Zulauf ins Klärwerk bis zum Ablauf inklusive der Schlammbehandlung, Schlammtrocknung, 
Klärgasnutzung und Klärschlammentsorgung umfassen. Zusätzlich kann auch der 
Abwassertransport zum Zulauf des Klärwerks (Abwasserhebeanlagen) betrachtet werden. 
Die zu untersuchende/n Kläranlage/n ist/sind in dem Antrag eindeutig zu benennen. 
Zuwendungsfähig sind nur Potenzialstudien für Anlagen, die sich im Eigentum des Antragstellers 
befinden und mehrheitlich für die Reinigung von kommunalem Abwasser genutzt werden. 
Eine Potenzialstudie, die die hier genannten Ziele und Anforderungen erfüllt, ist Grundlage 
zur Förderung der investiven Förderschwerpunkte gemäß Nummern 2.13.2 bis 2.13.5 der 
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Kommunalrichtlinie (Erneuerung der Belüftung, Erneuerung von Pumpen und Motoren, Neubau 
einer Vorklärung und Umstellung der Klärschlammbehandlung auf Faulung, Verfahrenstechnik). 
Wenn bereits eine Studie nach den Maßgaben des Arbeitsblattes DWA-A 216 inner-halb der 
letzten beiden Jahre vor Antragstellung durchgeführt wurde und diese Studie die gleichen 
oder übertreffenden Ziele einhält, kann diese Studie ebenfalls Grundlage für die Förderung der 
investiven Maßnahmen sein. Bei der Erstellung der Potenzialstudie sind folgende Anforderungen 
zu erfüllen:

Bestandsaufnahme
– Aufnahme der Bestandssituation der Kläranlage (angeschlossene Einwohnergleichwerte, 

Alter der Anlage, Sanierungsbedarf von Technik und Peripherie, lokale 
Rahmenbedingungen, Kurzdarstellung des Reinigungsverfahrens, produzierte 
Faulgasmenge und Nutzung, anfallende und entsorgte Schlammmengen, Art der 
Schlammentsorgung, Grad der Automatisierung der Anlagen). Darstellung aller 
Energieerzeugungsanlagen wie Photovoltaikanlagen, Wasserräder, Turbinen et cetera,

– vorhandene Sensor-/Messtechnik und Kontrolle der Abwasserqualität,
– Personalsituation und eventuell Weiterbildungsbedarf, Darstellung der aktuellen Qualität 

der Betriebsführung der Anlage, Teilnahme an Benchmarks der Verbände, Relevanz und 
Know-how zum Energieverbrauch,

– Analyse des Energieverbrauchs (Aufnahme aller wichtigen Energieverbraucher, geordnet 
nach Anlagenteilen, Ermittlung des gesamten Stromverbrauchs sowie einzelner großer 
Verbrauchsdaten wie zum Beispiel Belüftung, Pumpwerke et cetera, Wärmeverbrauch für 
Gebäude und Faulung et cetera),

– Ableitung einer Energie- und Treibhausgasbilanz auf Basis der aktuellen 
Energieverbrauchsdaten, Energieträger und Emissionsfaktoren,

– Bewertung anhand energetischer Beurteilungskriterien und Ermittlung spezifischer 
Kennzahlen wie zum Beispiel: Abwassermenge, Gesamtstromverbrauch, Stromverbrauch 
für die Belüftung, Pumpwerke et cetera, Klärgasmenge, Eigenversorgungsgrad Strom und 
Wärme et cetera,

– Gegenüberstellung von verbrauchter und erzeugter Energie.

Potenzialanalyse
– Ermittlung der kurz-, mittel- und langfristigen Energieeffizienzpotenziale und der 

Nutzung Erneuerbarer Energien,
– Ermittlung von Klimaschutzpotenzialen, die durch Digitalisierung in der 

Abwasserbehandlung und -entsorgung gehoben werden können, wie zum Beispiel 
Erhöhung der Energieeffizienz durch Steuerung, Beschreibung von Optionen zur 
Nutzung von Potenzialen zur Pufferung von Schwankungen der Stromversorgung aus 
erneuerbaren Energien,

– Definition von kurz-, mittel und langfristigen Einspar- und Versorgungszielen,
– Entwicklung einer Strategie zur Umsetzung dieser Ziele.

Optimierungsmaßnahmen und Fahrplan zur Umsetzung
Das Maßnahmenpaket beinhaltet, aufbauend auf der Potenzialanalyse, alle notwendigen 
Maßnahmen, die zur Minderung der Treibhausgas-Emissionen beitragen, mindestens jedoch:

– Übersicht über die wichtigsten bereits durchgeführten Maßnahmen zur 
Energieeinsparung, Effizienzsteigerung sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen und/oder 
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und deren Wirkungen (Retrospektive),

– Beschreibung möglicher Energieeinspar- und Energieeffizienzmaßnahmen, 
von Maßnahmen zur klimafreundlichen Betriebsoptimierung (Anlagentechnik, 
Anlagenbetrieb, Anlagenüberwachung) und zur effizienten und klimaschonenden 
Energieerzeugung (Strom und Wärme) mit folgenden Informationen:
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• erwartete Energieeinsparungen (Strom und Wärme),
• erwartete Kosten der Umsetzung,
•  erwartete Einsparung oder Mehraufwand an Betriebskosten bei bezogenen 

Energieträgern und Treibhausgas-Emissionen,
•  erwartete Einsparung oder Mehraufwand an Energieträgern bei einer erhöhten 

Rückgewinnung an weiteren Ressourcen (zum Beispiel phosphor-, stickstoffhaltige 
Verbindungen).

Zu allen Maßnahmen ist eine Kurzbeschreibung (inklusive relevanter Betriebsparameter, 
Grundannahmen, Anlagenzustände, Abgrenzungen und so weiter) zu erarbeiten. Anschließend 
sind ein Umsetzungsfahrplan (inklusive Priorisierung der Maßnahmen, Handlungsschritte, 
Erfolgsindikatoren, Zeitplanung, relevante Akteure et cetera) sowie eine grobe technische 
Planung (Vorplanung) der kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen zu erarbeiten. Für diese 
Maßnahmen sind technische Kennzahlen beziehungsweise geeignete Indikatoren zu entwickeln, 
die für eine Erfolgskontrolle der Maßnahme notwendig sind.

Die Potenzialstudie „Abwasserbehandlungsanlagen“ soll so ausgestaltet sein, dass die darin 
enthaltenen Maßnahmen mindestens folgende Ziele erreichen: 

– Deckungsquote des Energiebedarfs für Strom und Wärme durch auf dem Grundstück 
mittels erneuerbarer Energien-Anlagen erzeugte Energie von mindestens 70 Prozent, 

– spezifischer jährlicher Strombedarf der gesamten Anlage (inklusive lokal umgewandelter 
Energie) von maximal 23 Kilowattstunden pro Einwohner bezogen auf die tatsächliche 
Belastung im Jahresmittel. Ist oder wird die Kläranlage mit einer erweiterten 
Reinigungsstufe ausgerüstet (Mikroschadstoffe, Elimination von mikrobiellen 
Belastungen), kann der höhere spezifische Strombedarf dieser Reinigungsstufe von dieser 
Berechnung ausgenommen werden, sofern er separat ausgewiesen werden kann.

Neben den durch dieses Programm geförderten Maßnahmen sind auch sämtliche andere 
Investitionen, die die Energieeffizienz oder den Anteil der selbst erzeugten Energie steigern 
(beispielsweise durch Photovoltaik auf dem Kläranlagengrundstück), für den Fahrplan 
anrechenbar. Sollten trotz Ausschöpfung aller technischen Maßnahmen beziehungsweise der 
besten verfügbaren Technik die beiden Zielkennwerte prospektiv nicht erreichbar sein, so sind die 
Gründe dafür darzulegen. Auch in diesen Fällen ist dann eine spätere Beantragung der investiven 
Förderschwerpunkte nach 2.13.2 – 2.13.5 möglich.

2.6.4 Trinkwasser (Nummer 2.6.4)

Eine Potenzialstudie für klimafreundliche Trinkwasserversorgung zeigt auf, wie die 
Treibhausgas-Emissionen und Energiekosten der Trinkwasserversorgung kurz-, mittel- und 
langfristig gesenkt werden können. Zuwendungsfähig ist eine ganzheitliche Untersuchung der 
Optimierungsmöglichkeiten der Trinkwasserversorgung – von der Gewinnung, Aufbereitung 
und Speicherung bis hin zur Verteilung. Die zu untersuchenden Trinkwasserversorgungssysteme 
(Anzahl und Namen der Wasserwerke, Anzahl und Namen der Druckzonen der Wasserverteilung 
oder Versorgungsgebiet mit den darin enthaltenen maßgeblichen technischen Komponenten) 
sind in dem Antrag eindeutig zu benennen. Zuwendungsfähig sind nur Potenzialstudien für 
Anlagen zur öffentlichen Trinkwasserversorgung, die sich im Eigentum des Antragstellers 
befinden. Bei der Erstellung der Potenzialstudie sind die folgenden Anforderungen zu erfüllen:

Bestandsaufnahme
– Aufnahme der Bestandssituation in den betrachteten Wasserwerken sowie der 

Wasserverteilung (Art der Wasserressource, Anzahl der zu versorgenden Einwohner, 
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Rohwassermenge, Wasserqualität, Aufbereitungsmaßnahmen, topografische Verhältnisse, 
Speicherung, Energiegewinnung et cetera),

– Darstellung der Mess- und Regeltechnik,
– Darstellung möglicher Energieerzeugungsanlagen, die in Zusammenhang mit der 

Trinkwasserversorgung stehen,
– Betriebssituation, Personalbestand, Zuständigkeiten, Teilnahme an Benchmarks der 

Verbände, Relevanz und Know-how zum Energieverbrauch,
– Analyse des Energieverbrauchs (Aufnahme aller wichtigen Energieverbraucher, geordnet 

nach Anlagenteilen, Ermittlung des gesamten Energieverbrauchs sowie Verbrauchsdaten 
einzelner Großverbraucher wie zum Beispiel Pumpen, Aufbereitungsanlagen, 
Wärmeverbrauch für Gebäude, Druckerhöhungsanlagen et cetera, Ermittlung von 
Gesamtwirkungsgraden einzelner Aggregate),

– Analyse der Energiegewinnung aus der Trinkwasserversorgung (Strommengen, 
eingesetzte Technologie, Laufzeit, Anlagenalter et cetera),

– Ableitung einer vollständigen Energie- und Treibhausgasbilanz auf Basis des aktuellen 
Energieverbrauchs der Energieträger und Emissionsfaktoren,

– Ermittlung spezifischer Kennzahlen und Bewertung anhand energetischer 
Beurteilungskriterien wie zum Beispiel spezifischer Energieverbrauch Wassergewinnung, 
spezifischer Energieverbrauch Wasserverteilung (unter Berücksichtigung der 
geodätischen Höhe), Gesamtwirkungsgrade (Pumpensysteme, Ventilatorsysteme und 
Rohrnetz), Wasserverluste et cetera.

Potenzialanalyse
– Ermittlung der kurz-, mittel- und langfristigen Energieeffizienz- und 

Energieeinsparpotenziale. Ermittlung der Potenziale zur Erzeugung von Strom in 
Zusammenhang mit der Trinkwasserversorgung, Ermittlung von Klimaschutzpotenzialen, 
die durch Digitalisierung in der Trinkwasserversorgung gehoben werden können, 
wie zum Beispiel Erhöhung des Automatisationsgrades und dadurch Erhöhung der 
Energieeffizienz, Beschreibung von Optionen zur Speicherung beziehungsweise Nutzung 
volatiler Stromproduktion,

– Definition von mittel- und langfristigen Einspar- und Versorgungszielen,
– Entwicklung einer Strategie zur Umsetzung dieser Ziele.

Optimierungsmaßnahmen und Fahrplan zur Umsetzung
Das Maßnahmenpaket beinhaltet, aufbauend auf der Potenzialanalyse, alle notwendigen 
Maßnahmen, die zur Minderung der Treibhausgas-Emissionen beitragen, mindestens jedoch:

– Übersicht über die wichtigsten bereits durchgeführten Maßnahmen zur 
Energieeinsparung, Effizienzsteigerung sowie weitere Klimaschutzmaßnahmen und/oder 
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und deren Wirkungen (Retrospektive),

– Beschreibung von Maßnahmen zur Betriebsoptimierung im Sinne des Klimaschutzes 
(Anlagentechnik, Anlagenbetrieb, Anlagenüberwachung et cetera),

– Beschreibung möglicher Energieeinspar- und Effizienzmaßnahmen inklusive Angaben 
zum Energieverbrauch und zur Energieeinsparung jeweils für Elektrizität und Wärme,

– Beschreibung von Maßnahmen zur klimaschonenden Energieerzeugung (insbesondere 
Elektrizität),

– Beschreibung der für die jeweilige Maßnahme relevanten Betriebsparameter, 
Grundannahmen, Anlagenzustände, Abgrenzungen, erreichbaren Emissionsreduktionen 
und so weiter.

Zu allen Maßnahmen ist eine Kurzbeschreibung (inklusive relevanter Betriebsparameter, 
Grundannahmen, Anlagenzustände, Abgrenzungen und so weiter) einschließlich einer 
Kostenschätzung für die umzusetzenden Maßnahmen zu erarbeiten, in der Aussagen 
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zu Ausgaben und zur Wirtschaftlichkeit sowie zu den erreichbaren Energie- und 
Treibhausgaseinsparungen zu treffen sind. Anschließend sind ein Umsetzungsfahrplan (inklusive 
Priorisierung der Maßnahmen, Handlungsschritte, Erfolgsindikatoren, Zeitplanung, relevante 
Akteure et cetera) sowie eine grobe technische Planung (Vorplanung) der kurzfristig umsetzbaren 
Maßnahmen zu erarbeiten. Für diese Maßnahmen sind technische Kennzahlen beziehungsweise 
geeignete Indikatoren zu entwickeln, die für eine Erfolgskontrolle der Maßnahme notwendig 
sind.

2.6.5 Nutzung von Abwärme aus Industrie und Gewerbe (Nummer 2.6.5)

Eine Potenzialstudie zur überbetrieblichen Nutzung von Abwärme aus Industrie und 
Gewerbekomplexen für die Wärmeversorgung von Wohn- und Industriegebäuden zeigt 
auf, wie der Primärenergieverbrauch, die Treibhausgas-Emissionen und die Energiekosten 
der Wärmeversorgung kurz- und mittelfristig gesenkt werden können. Die Potenzialstudie 
beinhaltet ein technisches Umsetzungskonzept von wirtschaftlichen Maßnahmen zur regionalen 
Integration einer überbetrieblichen Abwärmenutzung. Grundlage des Umsetzungskonzeptes 
ist ein Abgleich von Wärmesenken und Wärmequellen. Die in Wärmenetze auskoppelbare 
Abwärme zur Versorgung anderer Unternehmen, kommunaler Liegenschaften oder Wohngebiete 
wird als Zeitreihe über ein Jahr ermittelt und wirtschaftlich bewertet. Grundlage für die 
Durchführung der Potenzialstudie ist mindestens ein Industriekomplex mit einem erwarteten 
hohen Abwärmepotenzial und als grundsätzlich geeignet eingeschätzte Wärmenutzer in 
näherer Umgebung (Nahwärmenetz möglich). Im Rahmen des Antragsverfahrens ist eine 
Kurzbeschreibung des Vorhabens mit Projektzielsetzung einzureichen, bei der das erwartete 
Abwärmepotenzial abgeschätzt wird und dem die entsprechenden Abwärmesenken 
entgegengestellt werden. Bei der Erstellung der Potenzialstudie sind die folgenden 
Anforderungen zu erfüllen:

Bestandsaufnahme
Ermittlung des zeitlich variablen Abwärmeangebots des Industriekomplexes und des zeitlich 

–
variablen Wärmebedarfs der Wärmenutzer für ein konkretes Jahr

 Bestandsaufnahme des bestehenden Energiesystems der Wärmeerzeugung im 
Industriekomplex:

 
 
 
 
 
 

• Technologie (zum Beispiel Gaskessel, Fernwärme, Dampfkessel, Direktbefeuerung),
• Energieträger,
• Wirkungsgrade,
• Energieverbrauch nach Energieträger,
• spezifische Treibhausgas-Emissionen der Wärmebereitstellung,
•  zeitlicher Verlauf der zeitvariablen Parameter, zum Beispiel Lastgänge Gas- und 

Stromverbrauch,
Identifikation der möglichen Abwärmequellen in den Industriekomplexen:

 
 
 
 
 

• Stoffstrom, Trägermedium (Wasser, Abgas et cetera),
• Verschmutzungsgrad,

– 

• Temperatur,
• Massenstrom,
• zeitlicher Verlauf der zeitvariablen Parameter,

– Identifikation von Abwärmevermeidungsstrategien im Industriekomplex:
 
 

 
 

• bereits realisierte innerbetriebliche Maßnahmen,
• geplante innerbetriebliche Maßnahmen,

– Identifikation von prozessinternen und betriebsinternen Wärmesenken:
• Trägermedium,
• Temperatur,
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• Massenstrom,
• zeitlicher Verlauf des Wärmebedarfs,
• räumliche Nähe zur Abwärmequelle,
Identifikation von betriebsexternen Wärmesenken/Wärmenutzern:– 
• zeitlicher Verlauf des Wärmebedarfs,
• räumliche Nähe zur Abwärmequelle,

– Identifikation von Kältebedarfen (falls notwendig):
• Trägermedium,
• Temperatur,
• Kälteleistung,
• zeitlicher Verlauf des Kältebedarfs,

– Identifikation der Strombedarfe (falls notwendig).

Maßnahmenplanung
Die Maßnahmenplanung beinhaltet die Entwicklung eines oder mehrerer Szenarien, unter 
anderem mit einer Dimensionierung des möglichen Nahwärmenetzes, des Back-Up Systems 
für die Wärmeerzeugung und eine wirtschaftliche Bewertung der ausgewählten Szenarien. 
Zusätzlich: Konzeption und wirtschaftliche Bewertung eines Szenarios bei Ausfall der 
Abwärmequelle(n).

– Bewertung möglicher Abwärmenutzungsmöglichkeiten hinsichtlich der Treib hausgas-
Emissionsreduktion und der Energiekosteneinsparung,

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

• prozessinterne Wärmerückführung,
• betriebsinterne und betriebsübergreifende Wärmebereitstellung,

o Abgleich der Temperaturniveaus,
o Abgleich des zeitlichen Verlaufs,
o Identifikation möglicher Betriebsstunden,
o  Berechnung der notwendigen Investitionskosten(Wärmetauscherflächen, 

Rohrleitungen et cetera),
o  Speicherauslegung zur zeitlichen Entkopplung von Abwärmebereitstellung und 

Abwärmenutzung (Simulation der zeitlich auftretenden Energieströme),
o  Berechnung der Treibhausgas-Emissionseinsparungen und 

Energiekosteneinsparung,
o  Investitionskostenrechnung (Amortisationszeit, Rendite, Kapitalwert),

•  Indirekte Abwärmenutzungsmöglichkeiten, wenn keine passenden Wärmesenken 
identifiziert werden können:

o  Abwärmenutzung zur Kältebereitstellung über Sorptionstechnologie (falls 
notwendig),
– Berechnung der Wirkungsgrade unter den gegebenen Randbedingungen 

(Temperaturen, Stoffströme et cetera),
– im Falle von zeitveränderlichen Parametern und/oder der Einbindung von 

Speichern sollte eine Simulationsmethodik genutzt werden,
– Auslegung von Kälte- und Wärmespeichern,
– Investitionskostenrechnung, Emissionsminderungspotenzial,

 o Abwärmenutzung zur Abwärmeverstromung (falls notwendig),
– Auswahl möglicher Arbeitsfluide,
– Berechnung der Wirkungsgrade unter den gegebenen Bedingungen,
– bei zeitveränderlichen Parametern Einsatz einer Simulationsmethodik,
– Investitionskostenrechnung, Emissionsminderungspotenzial.
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Optimierungsmaßnahmen und Fahrplan zur Umsetzung
Die Ergebnisse müssen die berechneten Maßnahmen kategorisieren und hinsichtlich ihrer 
Potenziale zur Emissionsreduktion und der wirtschaftlichen Umsetzbarkeit bewerten. Konkret 
müssen die Ergebnisse beinhalten:

– eine Beschreibung des technischen Konzepts zur Umsetzung der Abwärmenutzung,
– eine Auflistung der wichtigsten technischen Komponenten und derer technischer 

Spezifikation und Kosten,
– eine Quantifizierung der Emissionsreduktion und der erwarteten Energiekosten durch die 

Maßnahmen,
– im Falle von Simulationen müssen zeitliche Verläufe der Speicherbewirtschaftung und 

der einzelnen Wärmesenken und –quellen aufgezeigt werden.

Zu allen Maßnahmen ist eine Kurzbeschreibung (inklusive relevanter Betriebsparameter, 
Grundannahmen, Anlagenzustände, Abgrenzungen und so weiter) einschließlich einer 
Kostenschätzung für die umzusetzenden Maßnahmen zu erarbeiten, in der Aussagen 
zu Ausgaben und zur Wirtschaftlichkeit sowie zu den erreichbaren Energie- und 
Treibhausgaseinsparungen zu treffen sind. Anschließend sind ein Umsetzungsfahrplan (inklusive 
Priorisierung der Maßnahmen, Handlungsschritte, Erfolgsindikatoren, Zeitplanung, relevante 
Akteure et cetera) sowie eine grobe technische Planung (Vorplanung) der kurzfristig umsetzbaren 
Maßnahmen zu erarbeiten. Für diese Maßnahmen sind technische Kennzahlen beziehungsweise 
geeignete Indikatoren zu entwickeln, die für eine Erfolgskontrolle der Maßnahme notwendig 
sind.

2.6.6 Digitalisierung (Nummer 2.6.6)

Eine Potenzialstudie Klimaschutz und Digitalisierung kann eines der folgenden Themen oder 
Kombinationen daraus enthalten:

— Klimaschutz in der Informations- und Gebäudetechnik in Rechenzentren,
— Klimaschutz durch Digitalisierung in der Verkehrssteuerung,

In der Potenzialstudie Klimaschutz und Digitalisierung mit Fokus Rechenzentren wird der 
Bestand an IT- und Gebäudetechnik in Rechenzentren sowie deren Betriebsparameter erfasst 
und die kurz-, mittel- und langfristigen Potenziale zur Energie- und Treibhausgaseinsparung 
analysiert. In die Potenzialstudie können auch angeschlossene Endnutzergeräte einbezogen 
werden, sofern sie Auswirkungen auf die Rechenzentrumsinfrastruktur haben (zum Beispiel 
Etagendrucker, Arbeitsplätze mit Thin-Clients oder zentraler Datenspeicherung).

Als Rechenzentrum werden die für den Betrieb von komplexen IT-Infrastrukturen (Server- und 
Speichersysteme, Systeme zur Datensicherung, aktive Netzkomponenten und Telekommunika-
tionssysteme, zentrale Drucksysteme und so weiter) erforderlichen Einrichtungen (Klimatechnik, 
Elektroversorgung, überwachende und alarmierende Technik) und Räumlichkeiten (zum 
Beispiel Rechnersaal, Räume für die aktiven Netzkomponenten, Technikräume, Archiv, 
Lager, Aufenthaltsraum und so weiter) bezeichnet. Es sind auch Server- und Netzwerkräume 
inbegriffen, die über ein Datennetzwerk mit Endnutzergeräten oder einem weiteren 
Rechenzentrum verbunden sind (unabhängig von der Anzahl der installierten IT-Komponenten).

Grundsätzlich sollte die erreichbare Energie- und Treibhausgaseinsparung gegenüber dem 
Ressourceneinsatz zur Herstellung neuer Geräte abgewogen werden. Eine Verlängerung 
der Nutzungsdauer ist insbesondere bei IT-Geräten mit einer hohen Halbleiterausstattung 
(insbesondere Server) anzustreben.
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Bei der Erstellung der Potenzialstudie sind folgende Anforderungen zu erfüllen:

Bestandsaufnahme
– Erfassung und Darstellung des Energiebedarfs (Strom, Wärme und Kälte) für das 

betrachtete Rechenzentrum,
– Erstellung einer Energie- und Treibhausgasbilanz auf Basis von Bedarfs- beziehungsweise 

Verbrauchsdaten aus den letzten drei Jahren,
– Erfassung der im Rechenzentrum eingesetzten Hardware (zum Beispiel Server, Storage-

Systeme, Netzwerktechnik, Stromverteiler) mindestens mit Modellbezeichnung, Datum 
der Inbetriebnahme, Nennleistung und Energieeffizienzstandard der Netzteile unter 
Einbe-ziehung der IT-Fachabteilung,

– Ermittlung der durch die Hardware erbrachten IT-Leistung (zum Beispiel Auslastung 
CPUs, Auslastung RAM, genutzter Speicherplatz, nach extern übertragene Datenmenge, 
Virtualisierungsgrad der Server),

– Erfassung der für das Rechenzentrum eingesetzten Gebäudetechnik (zum 
Beispiel Kälteanlage, Ventilatoren, unterbrechungsfreie Stromversorgung, 
Notstromaggregat, Transformatoren) mit ihren wichtigsten technischen Parametern 
sowie Energieeffizienzkennzahlen (zum Beispiel Jahresarbeitszahl, Wirkungsgrad, 
Verlustleistung) unter Einbeziehung der für das Facility-Management zuständigen 
Fachabteilung,

– Erfassung von Raum- und Medientemperaturen (Zu- und Abluft, Wassertemperaturen) 
sowie Betriebsstunden der eingesetzten Gebäudetechnik.

Potenzialanalyse
– Vergleich der erhobenen Bestands- und Betriebsparameter mit effizienten 

Einzelkomponenten, Rechenzentren und Benchmarks für energieeffizienten 
Rechenzentrumsbetrieb,

– Entwicklung von Optimierungskonzepten für Soft- und Hardware (zum Beispiel 
Konsolidierung, Virtualisierung, Thin-Clients, Server Based Computing),

– Prüfung hocheffizienter Kühlungskonzepte, angepasst an den realen Leistungsbedarf 
(zum Beispiel freie Kühlung, Erdkühlung, Restwärmenutzung, Last- und 
Luftstrommanagement, Ausweitung erlaubter Temperaturfenster),

– Analyse von Optimierungsmöglichkeiten im Bereich der Stromversorgung, insbesondere 
der unterbrechungsfreien Stromversorgung, Stromverteilung und Notstromaggregate,

– Berechnung von Einsparpotenzialen durch Auswahl hocheffizienter Hardware-
Komponenten für das Rechenzentrum und für Endgeräte,

– Ermittlung möglicher Einsparpotenziale durch die Konzentration von bisher verteilten 
Rechenzentren/Serverräume in der Region/Kommune durch das Zusammenlegen zu 
multikommunalen Rechenzentren,

– Definition von Klimaschutzzielen und Entwicklung einer kurz-, mittel- und langfristigen 
Strategie.

Optimierungsmaßnahmen und Fahrplan zur Umsetzung
Das Maßnahmenpaket beinhaltet, aufbauend auf der Potenzialanalyse, alle notwendigen 
Maßnahmen, die zur Minderung der Treibhausgas-Emissionen beitragen, mindestens jedoch:

– Übersicht über die wichtigsten im Rechenzentrum bereits durchgeführten 
Klimaschutzmaßnahmen und deren Wirkungen (Retrospektive),

– organisatorische Maßnahmen, wie zum Beispiel das Abschalten ineffizienter Server, 
das Zusammenfassen von Datenverarbeitungsaufgaben auf einzelne Server im Bestand 
(Virtualisierung und Konsolidierung), der Einsatz ressourcenschonender Software oder 
die Erhöhung von Raumtemperaturen,
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– Maßnahmen zur Optimierung der Datenerhebung und Mess- beziehungsweise Regel-
technik,

– Beschaffungsempfehlungen.

In der Potenzialstudie Klimaschutz und Digitalisierung mit Fokus intelligente Verkehrssteuerung 
werden die Möglichkeiten zur Treibhausgas-Minderung aufgezeigt, die die Nutzung neuer, 
digitaler (Big Data-) Datenquellen in der Verkehrssteuerung bietet. Eine Potenzialstudie, 
die die hier genannten Ziele und Anforderungen erfüllt, ist Grundlage zur Förderung des 
investiven Förderschwerpunkts gemäß Nummer 2.11.3 der Kommunalrichtlinie (Intelligente 
Verkehrssteuerung).

Insbesondere durch die Verknüpfung von Mobilitätsdaten, Daten zum Verkehrsgeschehen 
und weiteren Informationen zu Wetter, Auslastung von Infrastruktur und Netzen sowie 
zur kleinräumlichen und aktuellen Verkehrsnachfrage eröffnet die Digitalisierung neue 
Möglichkeiten, steigende Mobilitätsbedürfnisse effizienter zu befriedigen. Dabei steht die 
Stärkung des Umweltverbunds im Fokus, die insbesondere durch bedarfsgerechte Angebote 
und transparente Kundenberatung (zum Beispiel mit Hilfe von Apps) erreicht werden kann. 
In einer Bestandsaufnahme ist darzulegen, welche Daten aus welchen Quellen im Rahmen 
einer Förderung genutzt und gegebenenfalls beschafft werden sollen. Es wird innerhalb der 
Organisation des Antragstellers geprüft, ob die geeigneten Daten bereits vorliegen und wenn ja, 
zu welchen Zwecken diese bereits genutzt werden. Der Mehrwert der zu beschaffenden Daten im 
Vergleich zu den vorliegenden ist dabei darzulegen.

Darauf aufbauend werden in einer Potenzialanalyse Möglichkeiten zum Einsatz und zur Analyse 
der Daten aufgezeigt und dargestellt, wie dadurch Klimaschutzeffekte zu erreichen sind. Dies 
geschieht in einem ersten Schritt durch eine sogenannte qualitative Wirkkette. Im Rahmen 
der Wirkkette wird, durch Angabe von mehreren Zwischenschritten, ein Zusammenhang 
zwischen Datennutzung und Veränderung von Mobilitätsverhalten hergestellt. Die intendierten 
Wirkungen sind in den Kontext bestehender strategischer Ziele und Maßnahmen aus 
Verkehrsentwicklungsplänen, Luftreinhalteplänen, Klimaschutzplänen und Ähnlichem 
einzuordnen.

Aus der Potenzialanalyse lassen sich schlussendlich Empfehlungen und Maßnahmen 
ableiten, die die Beschaffung und den Einsatz von Daten betreffen. Ausgehend von diesen 
konkreten Empfehlungen und Maßnahmen soll exemplarisch dargelegt werden, mit welchen 
Verlagerungspotenzialen vom motorisierten Individualverkehr (MIV) hin zu anderen 
Verkehrsmodi bei deren Umsetzung zu rechnen ist. Dazu sollen auch grobe Quantifizierungen 
geleistet werden, wie sich diese Verlagerungen im Verkehrsmengengerüst (modale 
Verkehrsleistungen) auswirken werden. Dazu können vorhandene Verkehrsmodelle, aber auch 
Abschätzungen auf Basis von Best-Practices und Pilotprojekten herangezogen werden. Anhand 
dieser quantifizierten Verlagerungseffekte sind die Treibhausgaseinsparungen mittels etablierter 
Faktoren herzuleiten (zum Beispiel nach dem „Handbuch für Emissonsfaktoren“ [HBEFA]).

Zu allen Maßnahmen der Potenzialstudie (mit Fokus Rechenzentren oder mit Fokus intelligente 
Verkehrssteuerung) ist eine Kurzbeschreibung (inklusive relevanter Betriebsparameter, 
Grundannahmen, Anlagenzustände, Abgrenzungen und so weiter) einschließlich einer 
Kostenschätzung für die umzusetzenden Maßnahmen zu erarbeiten, in der Aussagen zu 
Ausgaben und zur Wirtschaftlichkeit sowie zu den erreichbaren Treibhausgaseinsparungen 
zu treffen sind. Anschließend sind ein Umsetzungsfahrplan (inklusive Priorisierung der 
Maßnahmen, Handlungsschritte, Erfolgsindikatoren, Zeitplanung, relevante Akteure et cetera) 
sowie eine grobe technische Planung (Vorplanung) der kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen 



Hinweisblatt für strategische Förderschwerpunkte

Seite 28 von 44

zu erarbeiten. Für diese Maßnahmen sind technische Kennzahlen beziehungsweise geeignete 
Indikatoren zu entwickeln, die für eine Erfolgskontrolle der Maßnahme notwendig sind.

Antragstellung
Ein Antrag für die Förderung nach Nummer 2.6 (Potenzialstudie) umfasst neben einem 
elektronischen Antrag auf Zuwendung via easy-Online folgende Bestandteile:

— eine Vorhabenbeschreibung „Potenzialstudie (2.6.1.-2.6.6)“, in der für jede der 
vorgenannten Anforderungen die Tätigkeiten unter Angabe des erwarteten Zeitumfangs 
in Personentagen aufgelistet sind. Hierzu ist die Vorlage unter www.ptj.de/nki/krl/2600 zu 
verwenden.

Abschluss des Vorhabens
Nach Abschluss des Vorhabens ist der Verwendungsnachweis gemäß Nummer 7.4 der Richtlinie 
sowie die Potenzialstudie beim PtJ einzureichen.

2.7 Klimaschutzkonzepte und Klimaschutzmanagement (Nummer 2.7)

2.7.1 Erstvorhaben (Nummer 2.7.1)

Begriffsbestimmungen
Ein Klimaschutzkonzept dient als strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für 
zukünftige Klimaschutzaktivitäten. Es soll den Klimaschutz als Querschnittsaufgabe nachhaltig 
in der Kommune verankern. Hierzu sind die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in 
Politik und Verwaltung festzulegen und die Bürgerinnen und Bürger sowie weitere relevante 
Akteursgruppen frühzeitig einzubinden. Das Klimaschutzkonzept zeigt auf, welche technischen 
und wirtschaftlichen Potenziale zur Minderung von Treibhausgasen (Treibhausgas) bestehen 
und legt kurz- (bis drei Jahre), mittel- (drei bis sieben Jahre) und langfristige (mehr als sieben 
Jahre) Ziele und Maßnahmen zur Minderung der Treibhausgas-Emissionen fest. Die Inhalte des 
Klimaschutzkonzeptes sollen konkret auf die lokalen Besonderheiten des Antragstellers eingehen 
und dem Prinzip der Nachhaltigkeit (ökologische, soziale und ökonomische Ausgewogenheit des 
Handelns) Rechnung tragen.

Dieser Förderschwerpunkt richtet sich an Kommunen, kommunale Zusammenschlüsse 
und weitere Akteure im kommunalen Umfeld mit komplexen Verwaltungs- und 
Wirtschaftsstrukturen, die durch ein Klimaschutzkonzept sowie ein koordinierendes 
Klimaschutzmanagement ein erhebliches Energie- und Treibhausgaseinsparpotenzial in 
mehreren Handlungsfeldern heben können.

a) Integrierter Klimaschutz

Integrierte Klimaschutzkonzepte umfassen möglichst alle klimarelevanten Bereiche und 
adressieren die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten der Antragsteller. Für Kommunen 
sind folgende Rollen relevant:

– Verbraucherin und Vorbild (Klimaschutz in eigenen Liegenschaften, Anlagen und 
Fahrzeugen, bei der Straßenbeleuchtung, der IT-Infrastruktur, der Beschaffung, der 
Abfall- und Abwasserentsorgung et cetera),

– Planerin und Reguliererin (Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Abfallgebühren et cetera),
– Versorgerin und Anbieterin (Strom- und Wärmeversorgung, erneuerbare Energien, Abfall- 

und Abwasserentsorgung, ÖPNV, kommunaler Wohnungsbau et cetera),
– Beraterin und Förderin (Motivation, Information, finanzielle Förderung et cetera).

https://www.ptj.de/nki/krl/2600


Hinweisblatt für strategische Förderschwerpunkte

Seite 29 von 44

Integrierte Klimaschutzkonzepte enthalten folgende Bestandteile:

1. Ist-Analyse sowie Energie- und Treibhausgas-Bilanz (THG-Bilanz)
Für Kommunen: Anhand einer qualitativen Ist-Analyse werden der Stand der 
Klimaschutzaktivitäten sowie die groben Rahmenbedingungen ermittelt und zusammengefasst. 
Die Energie- und Treibhausgasbilanz erfasst (quantitativ) die Energieverbräuche und 
Treibhausgasemissionen in allen klimarelevanten Bereichen und gliedert sie nach Verursachern 
und Energieträgern. Bei der Erstellung der Energie- und THG-Bilanz sind folgende 
Anforderungen zu erfüllen:

— Bilanzierung nach dem endenergiebasierten Territorialprinzip für den stationären 
Energieverbrauchsbereich und für den Sektor Mobilität,

— Berechnung der THG-Emissionen bei Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozessen nach Carnot-
Methode (exergetische Allokation),

— keine Witterungskorrektur oder sonstige Korrekturen,
— THG-Emissionsfaktoren als CO2-Äquivalente inklusive Vorketten, 
— Nutzung des Bundesstrommix bei der Bewertung der Emissionen durch Stromverbrauch.

Für nicht-kommunale Antragstellerinnen und Antragsteller ist es zulässig, die THG-Bilanzierung 
nach dem endenergiebasierten Verursacherprinzip statt dem Territorialprinzip durchzuführen.

Aus den Daten zur Energie- und THG-Bilanz sind für Kommunen folgende Indikatoren zu bilden 
und im Konzept im Vergleich mit Bundesdurchschnittsdaten darzustellen:

— CO2e pro Einwohner bezogen auf die Gesamtemissionen der Kommune,
— CO2e pro Einwohner bezogen auf Emissionen aus dem Sektor private Haushalte,
— Energieverbrauch im Sektor private Haushalte pro Einwohner,
— Anteil erneuerbarer Energien am Strom- beziehungsweise Wärmeverbrauch,
— Anteil Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) am Wärmeverbrauch,
— Energieverbrauch des Sektors Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD): Strom- und 

Wärmeverbrauch pro sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten,
— Energieverbrauch durch motorisierten Individualverkehr (MIV) pro Einwohner,
— Modal Split.

Für nicht-kommunale Antragstellerinnen und Antragsteller sind folgende Abweichungen für die 
Indikatoren zulässig: 

– CO2e pro Einwohner bezogen auf die Mitglieder der Organisation und auf die 
Gesamtemission der Institution,

– Sektor der privaten Haushalte muss nicht betrachtet werden,
– Energieverbrauch soll nach geeigneten Handlungsbereichen der Organisation dargestellt 

werden (zum Beispiel Gebäude und Mobilität),
– Strom- und Wärmeverbrauch kann nach geeigneten Indikatoren dargestellt werden (zum 

Beispiel pro Mitarbeitenden, Studierenden et cetera).

Die Ergebnisse der Ist-Analyse, der Energie- und Treibhausgas-Bilanz sowie des 
Indikatorenvergleichs mit dem Bundesdurchschnitt und gegebenenfalls weiteren 
Vergleichsgrößen sind zu beschreiben und qualitativ zu bewerten.

2. Potenzialanalyse und Szenarien
Die Potenzialanalyse ermittelt die kurz- und mittelfristig technisch und wirtschaftlich 
umsetzbaren Einsparpotenziale sowie die Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz 
in allen relevanten Bereichen. Die Vorbildwirkung der Kommune sollte bereits in die 
Potenzialbetrachtung einfließen.
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Auf Basis der Potenzialanalyse sind ein Referenzszenario (Trendentwicklung ohne 
Klimaschutzanstrengungen) und ein Klimaschutzszenario (Treibhausgas-Minderung bei 
Umsetzung einer konsequenten Klimaschutzpolitik) zu erstellen. Die Szenarien sollen sich an den 
Klimaschutzzielen der Bundesregierung orientieren und, unter Einbeziehung der Zwischenziele 
2030 und gegebenenfalls 2040, einen Ausblick ins Jahr 2050 geben. Die aus den Daten der 
Energie- und THG-Bilanz erstellten Indikatoren sind für die Szenarien in Fünfjahresschritten 
fortzuführen.

3. THG-Minderungsziele, Strategien und priorisierte Handlungsfelder
Auf Basis der Potenzialanalyse und der Szenarien sind konkrete Treibhausgas-Minderungsziele 
für die kommenden 15 Jahre festzulegen sowie spezifische, zielkonforme Handlungsstrategien 
für die verschiedenen Handlungsbereiche abzuleiten und zu priorisieren. Zusätzlich werden 
langfristige Einspar- und Versorgungsziele (Zeithorizont 2050) definiert.

4. Akteursbeteiligung
Für eine erfolgreiche Umsetzung des Klimaschutzkonzepts ist es notwendig, die 
betroffenen Verwaltungseinheiten, Investoren, Energieversorger, Interessenverbände wie 
Handwerkskammern und Umweltverbände, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen und 
die politischen Entscheidungsträger/innen bereits bei der Konzepterstellung einzubinden. In 
einem partizipativ gestalteten Prozess soll von Beginn an mit sämtlichen relevanten Akteuren 
gemeinsam ein Leitbild entwickelt und die später umzusetzenden Maßnahmen erarbeitet 
beziehungsweise ausgewählt werden. Auf diese Weise soll das Klimaschutzkonzept systematisch 
in der Kommune verankert werden. Hierfür ist es erforderlich, dass nach der Ermittlung von 
Einsparpotenzialen und der Ableitung erster Maßnahmen diese Zwischenergebnisse öffentlich 
präsentiert werden und das weitere Vorgehen mit den Bürgerinnen und Bürgern und anderen 
relevanten Akteuren öffentlich diskutiert und abgestimmt wird. Es wird empfohlen, dazu eine 
Informationsveranstaltung in der Kommune durchzuführen. So können frühzeitig eine breite 
Akzeptanz erreicht, eventuell auftretende Hemmnisse identifiziert und Lösungen zu ihrer 
Überwindung entwickelt werden.

5. Maßnahmenkatalog
Der Maßnahmenkatalog enthält eine Übersicht über die wichtigsten bereits durchgeführten 
Klimaschutzmaßnahmen sowie deren Wirkungen und stellt die neu entwickelten 
Klimaschutzmaßnahmen dar, die kurz- (bis drei Jahre), mittel- (drei bis sieben) und langfristig 
(mehr als sieben Jahre) umgesetzt werden sollen. Die neuen, partizipativ erarbeiteten 
Maßnahmen sind übersichtlich und umsetzungsorientiert zu beschreiben und müssen 
die Treibhausgas-Minderungsziele sowie die Szenarienannahmen widerspiegeln. Für die 
Maßnahmen ist jeweils eine kurze Darstellung mit den folgenden Inhalten zu erarbeiten (siehe 
Vorlage Maßnahmenblatt unter www.ptj.de/nki/krl/2710):

— Beschreibung der Maßnahme, Ausgangslage und Zielsetzung für die Maßnahme,
— Priorität der Maßnahme, Handlungsschritte und Erfolgsindikatoren,
— Zeitraum für die Durchführung,
— Akteure, Verantwortliche und Zielgruppen,
— Kalkulation der Gesamtausgaben pro Maßnahme einschließlich möglicher 

Finanzierungsmöglichkeiten,
— quantitative Angaben zur erwarteten Energie- und Kosteneinsparung,
— quantitative Angaben zur Treibhausgas-Einsparung (gegebenenfalls aggregiert auf 

Maßnahmenpakete) einschließlich einer Begründung der Angaben. Sofern keine 
Quantifizierung möglich ist, ist eine qualitative Beschreibung der Wirkkette der 
Treibhausgaseinsparung vorzunehmen,

— Auswirkungen auf die regionale Wertschöpfung durch die vorgeschlagenen Maßnahmen,

https://www.ptj.de/nki/krl/2710
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— weitere Hinweise (zum Beispiel demografische Entwicklung, Beispiele zu Projekten 
weiterer Akteure/Regionen, Wechselwirkungen mit Klimawandelanpassung, flankierende 
Maßnahmen),

— Monitoring-Indikatoren für die interne und externe Darstellung von 
Umsetzungserfolgen.

 
6. Verstetigungsstrategie
Um den Klimaschutz und die im Prozess der Klimaschutzkonzepterstellung ins Leben 
gerufenen Aktivitäten und Gremien dauerhaft in der Kommune zu verankern, ist eine 
Verstetigungsstrategie mit konkreten Maßnahmenvorschlägen zu erarbeiten (Schaffung 
geeigneter Organisationsstrukturen, Festlegung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten, 
Maßnahmen zur Vernetzung innerhalb der Verwaltung und mit anderen Kommunen et cetera). 
Dabei sind die durch die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts zu erwartenden positiven 
Effekte darzustellen (zum Beispiel durch Wertschöpfungsangaben, Möglichkeiten zur weiteren 
Fördermittelakquisition et cetera).

7. Controlling-Konzept
In einem Controlling-Konzept werden die Rahmenbedingungen für die kontinuierliche Erfas-
sung/Auswertung der Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen für den gesamten 
Untersuchungsraum (zum Beispiel Kommune) dargestellt (Controlling top-down). Darüber 
hinaus werden Regelungen für die Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen im Hinblick 
auf die Erreichung der Klimaschutzziele (Controlling Bottom-up) festgelegt. Dazu werden 
Maßnahmen zur Kontrolle des Projektfortschritts definiert, Erfolgsindikatoren der Maßnahmen 
benannt und der Turnus der Fortschreibung der Treibhausgasbilanz vorgegeben. Ein Controlling-
Konzept umfasst auch den Personalbedarf, notwendige Investitionen (zum Beispiel in 
Messtechnik), Zeitpläne mit Arbeitsschritten und Möglichkeiten zur Datenerfassung und 
-auswertung. Darüber hinaus werden Managementmöglichkeiten und Zertifizierungssysteme 
vorgestellt sowie Empfehlungen für die Kommune abgegeben.

8. Kommunikationsstrategie
Es soll ein auf den lokalspezifischen Kontext zugeschnittenes Vorgehen erarbeitet werden, 
wie einerseits die Inhalte des Klimaschutzkonzepts in der Bevölkerung verbreitet und wie 
andererseits ein breiter Konsens und eine aktive Mitarbeit für die Umsetzung der dort 
entwickelten Maßnahmen erreicht werden können (Zusammenarbeit mit lokalen Medien, 
Nutzung multimedialer Kommunikationsformen, Erstellung und Pflege eines Presseverteilers, 
Planung und Durchführung von Projekten und Kampagnen et cetera).

b) Klimafreundliche Wärme- und Kältenutzung

Klimaschutzkonzepte zur klimafreundlichen Wärme- und Kältenutzung stimmen die 
unterschiedlichen Energieträgerangebote mit den verschiedenen Wärme- und Kältebedarfen 
in einer Kommune aufeinander ab. Dies geschieht sowohl für die aktuelle Situation als auch 
für zukünftige Entwicklungen bei der Energieversorgung und dem Energiebedarf. Aus den 
verschiedenen Möglichkeiten sollen auf Basis der Analysen die klimafreundlichste und zugleich 
wirtschaftlichste Option ausgewählt und im Rahmen des Konzepts vertieft betrachtet werden. 
Das Konzept ist die Grundlage für eine strategische Wärme- und Kälteversorgungsplanung der 
Kommune und bietet wichtige Anhaltspunkte für die technische Umsetzung.
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Wärme- und Kältenutzungskonzepte enthalten folgende Bestandteile:

1. Ist-Analyse sowie Energie- und Treibhausgas-Bilanz (THG-Bilanz)
Anhand einer qualitativen Ist-Analyse werden der Stand der Wärme- und 
Kälteversorgungsinfrastruktur sowie die groben Rahmenbedingungen ermittelt 
und zusammengefasst. Die Energie- und Treibhausgasbilanz erfasst (quantitativ) die 
Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen zur Wärme- und Kälteversorgung in der 
Kommune und gliedert sie nach Verursachern (private Haushalte, Sektor Gewerbe, Handel und 
Dienstleistungen (GHD), Industrie, kommunale Liegenschaften) und Energieträgern. Bei der 
Erstellung der Energie- und Treibhausgas-Bilanz ist wie folgt vorzugehen:

– Ermittlung von Energiebedarfswerten auf Basis von Gebäudetypologien und damit 
verbundenen Bedarfskennwerten sowie Energieverbrauch der Gebäude auf Basis von 
Verbrauchsdaten (sofern möglich gebäudescharf) bei leitungsgebundenen Energieträgern 
(zum Beispiel mittels Daten lokaler Versorger),

– Abgleich der Bedarfs- und Verbrauchsdaten und – darauf aufbauend – Abschätzung von 
Energiebedarfsdaten für nicht leitungsgebundene Energieträger,

– Abschätzung der Energiebedarfe des produzierenden Gewerbes zum Beispiel auf Basis 
einer Befragung und/oder eines Akteursworkshops,

– Analyse der Ist-Situation der vorhandenen Wärmeinfrastruktur und räumliche Verteilung 
der Energieträger,

– Erstellung einer Energie- und Treibhausgasbilanz auf Basis der aktuellen Verbrauchsdaten 
und Energieträgerverteilungen. Bei der Erstellung der Energie- und THG-Bilanz sind 
folgende Anforderungen zu erfüllen:

 

 

 
 
 

•  Bilanzierung nach dem endenergiebasierten Territorialprinzip für den stationären 
Energieverbrauchsbereich und für den Sektor Mobilität,

•  Berechnung der THG-Emissionen bei Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozessen nach Carnot-
Methode (exergetische Allokation),

• keine Witterungskorrektur oder sonstige Korrekturen,
• THG-Emissionsfaktoren als CO2-Äquivalente inklusive Vorketten,
•  Nutzung des Bundesstrommix bei der Bewertung der Emissionen durch 

Stromverbrauch.

Aus den Daten zur Energie- und THG-Bilanz sind folgende Indikatoren zu bilden und im Konzept 
im Vergleich mit Bundesdurchschnittsdaten darzustellen:

– Wärme- und Stromverbrauch im Sektor private Haushalte pro Einwohner (kWh/EW),
– spezifischer Wärmeverbrauch im Sektor private Haushalte pro Quadratmeter Wohnfläche 

(kWh/m²),
– Wärmeverbrauch im Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) und Industrie pro 

sozialversicherungspflichtigem Beschäftigten,
– Anteil erneuerbarer Energien am Wärmeverbrauch,
– Anteil industrieller und kommunaler Abwärme am Wärmeverbrauch,
– Anteil Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) am Wärmeverbrauch.

Für nicht-kommunale Antragstellerinnen und Antragsteller können die genannten Indikatoren 
entsprechend angepasst werden.

Die Ergebnisse der Ist-Analyse, der Energie- und THG-Bilanz sowie des Indikatorenvergleichs 
mit dem Bundesdurchschnitt und gegebenenfalls weiterer Vergleichsgrößen sind zu beschreiben 
und qualitativ zu bewerten. Zudem sind die erarbeiteten Informationen in einem Wärmeatlas mit 
mindestens den folgenden Informationen räumlich darzustellen:

– Gebäude- und Siedlungstypen unter anderem nach Baualtersklassen,
– Energieverbrauchsdichten mindestens auf Baublockebene,
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– Energieträger sowie spezifische Informationen zu leitungsgebundenen Energieträgern.

2. Potenzialanalyse und Szenarien
Die Potenzialanalyse ermittelt die kurz- und mittelfristig technisch und wirtschaftlich 
umsetzbaren Einsparpotenziale sowie die Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz und zur 
Nutzung klimaschonender Energieträger (erneuerbare Energien, Abwärme aus produzierendem 
Gewerbe oder aus Abwasser et cetera). Die Vorbildwirkung der Kommune sollte bereits in die 
Potenzialbetrachtung einfließen, indem größere Verbraucher in öffentlicher Hand als Treiber 
einer nachhaltigen Wärmenutzung identifiziert werden. Daraus ergibt sich eine Entwicklung der 
Wärmedichten mit räumlicher Verortung.

Auf Basis der Potenzialanalyse sind ein Referenzszenario (Trendentwicklung ohne Klimaschutzan 
strengungen) und ein Klimaschutzszenario (THG-Minderung bei Umsetzung einer konsequenten 
Klimaschutzpolitik) zu erstellen. Die Szenarien sollen sich an den Klimaschutzzielen 
der Bundesregierung orientieren und, unter Einbeziehung der Zwischenziele 2030 und 
gegebenenfalls 2040, einen Ausblick ins Jahr 2050 geben. Die aus den Daten der Energie- und 
THG-Bilanz erstellten Indikatoren sind für die Szenarien in Fünfjahresschritten fortzuführen.

3.  THG-Minderungsziele und Festlegung von Wärme- und Kälteversorgungsstrategien
Auf Basis der Potenzialanalyse und der Szenarien sind konkrete Treibhausgas-Minderungsziele 
für die kommenden 15 Jahre festzulegen sowie spezifische, zielkonforme Handlungsstrategien für 
die verschiedenen Handlungsbereiche abzuleiten und zu priorisieren. Zusätzlich werden langfris-
tige Einspar- und Versorgungsziele (Zeithorizont 2050) definiert.

Aus der räumlichen Analyse sollten zwei oder drei Fokusgebiete identifiziert werden, die 
bezüglich einer klimafreundlichen Wärmeversorgung kurz- und mittelfristig prioritär 
zu behandeln sind. Für diese Fokusgebiete sind zusätzlich konkrete, räumlich verortete 
Umsetzungspläne zu erarbeiten, die folgende Informationen enthalten:

– städtebauliche und soziale Rahmenbedingungen sowie geplante 
wärmeversorgungsrelevante Entwicklungen in den kommenden Jahren im Fokusgebiet,

– Annahmen zu Wärmebedarfsentwicklung in den kommenden Jahren unter 
Berücksichtigung des Sanierungszustands, der Sanierungszyklen, der Eigentümerstruktur 
et cetera,

– Schnittstellen zwischen Wärmeverbrauch und Erzeugungsstrukturen (zum Beispiel 
strategisch günstige Einspeisepunkte, Lage von Versorgungsleitungen, mögliche 
Wärmequellen et cetera),

– Zieldefinition zur Wärmeversorgung im Fokusgebiet,
– Meilensteine des Versorgungswandels (Planungsrahmen, Bauabschnitte),
– Kosteneinschätzung und Finanzierungsansätze.

Hinweis für kleine Kommunen: Da häufig nicht genügend eigene Ressourcen für das Thema 
klimafreundliche Wärme- und Kältenutzung bereitstehen, gilt es zu analysieren, wie dieses 
Thema in Kooperation mit Nachbargemeinden, dem Landkreis oder in der Region langfristig 
verankert werden kann.

4. Akteursbeteiligung
Für eine erfolgreiche Umsetzung des Klimaschutzkonzepts ist es notwendig, die betroffenen 
Verwaltungseinheiten, Investoren, Energieversorger, Interessenverbände, Nutzer/
innen, Eigentümer/innen und politischen Entscheidungsträger/innen bereits bei der 
Konzepterstellung einzubinden. In einem partizipativ gestalteten Prozess soll von Beginn an 
mit sämtlichen relevanten Akteuren gemeinsam die Wärmeversorgungsstrategie entwickelt 
und die später umzusetzenden Maßnahmen ausgewählt werden. Auf diese Weise soll das 
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Klimaschutzkonzept systematisch in der Kommune verankert werden. Hierfür ist es erforderlich, 
dass nach der Ermittlung von Einsparpotenzialen und der Ableitung erster Maßnahmen 
diese Zwischenergebnisse öffentlich präsentiert werden und das weitere Vorgehen mit 
den Bürgerinnen und Bürgern und anderen relevanten Akteuren öffentlich diskutiert und 
abgestimmt wird. Es wird empfohlen, dazu eine Informationsveranstaltung in der Kommune 
durchzuführen. So können frühzeitig eine breite Akzeptanz erreicht, eventuell auftretende 
Hemmnisse identifiziert und Lösungen zu ihrer Überwindung entwickelt werden.

5. Maßnahmenkatalog
Der Maßnahmenkatalog enthält eine Übersicht über die wichtigsten bereits durchgeführten 
Klimaschutzmaßnahmen im Bereich Wärmeversorgung sowie deren Wirkungen und stellt 
die neu entwickelten Klimaschutzmaßnahmen dar, die kurz- (bis drei Jahre), mittel- (drei bis 
sieben) und langfristig (mehr als sieben Jahre) umgesetzt werden sollen. Dabei sind sowohl 
Maßnahmen für die gesamte Kommune als auch für ausgewählte Fokusgebiete zu definieren. 
Die neuen, partizipativ erarbeiteten Maßnahmen sind übersichtlich und umsetzungsorientiert 
zu beschreiben und müssen die Treibhausgas-Minderungsziele sowie die kommunale 
Wärmeversorgungsstrategie widerspiegeln. Für die Maßnahmen ist jeweils eine kurze 
Darstellung mit den folgenden Inhalten zu erarbeiten (siehe Vorlage Maßnahmenblatt unter 
www.ptj.de/nki/krl/2710):

— Beschreibung der Maßnahme, Ausgangslage und Zielsetzung für die Maßnahme,
— Priorität der Maßnahme, Handlungsschritte und Erfolgsindikatoren,
— Zeitraum für die Durchführung,
— Akteure, Verantwortliche und Zielgruppen,
— Kalkulation der Gesamtausgaben pro Maßnahme einschließlich möglicher 

Finanzierungsmöglichkeiten,
— quantitative Angaben zur erwarteten Energie- und Kosteneinsparungen,
— quantitative Angaben zur THG-Einsparung (gegebenenfalls aggregiert auf 

Maßnahmenpakete) einschließlich einer Begründung der Angaben. Sofern keine 
Quantifizierung möglich ist, ist eine qualitative Beschreibung der Wirkkette der 
Treibhausgaseinsparung vorzunehmen,

— Auswirkungen auf die regionale Wertschöpfung durch die vorgeschlagenen Maßnahmen,
— weitere Hinweise (zum Beispiel demografische Entwicklung, Beispiele zu Projekten 

weiterer Akteure/Regionen, Wechselwirkungen mit Klimawandelanpassung, flankierende 
Maßnahmen),

— Monitoring-Indikatoren für die interne und externe Darstellung von 
Umsetzungserfolgen.

6. Verstetigungsstrategie
Um eine klimafreundliche Wärmeversorgung und die im Prozess der 
Klimaschutzkonzepterstellung ins Leben gerufenen Aktivitäten und Gremien dauerhaft in der 
Kommune zu verankern, ist eine Verstetigungsstrategie mit konkreten Maßnahmenvorschlägen 
zu erarbeiten (Schaffung geeigneter Organisationsstrukturen, Festlegung von 
Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten, Maßnahmen zur Vernetzung innerhalb der 
Verwaltung und mit anderen Kommunen et cetera). Dabei sind die durch die Umsetzung des 
Klimaschutzkonzepts zu erwartenden positiven Effekte darzustellen (zum Beispiel durch 
Wertschöpfungsangaben, Möglichkeiten zur weiteren Fördermittelakquisition et cetera).

7. Controlling-Konzept
In einem Controlling-Konzept werden die Rahmenbedingungen für die kontinuierliche 
Erfassung/Auswertung der Wärmeverbräuche und Treibhausgasemissionen für den gesamten 
Untersuchungsraum (zum Beispiel Kommune und Fokusgebiete) dargestellt (Controlling 
top-down). Darüber hinaus werden Regelungen für die Überprüfung der Wirksamkeit der 

https://www.ptj.de/nki/krl/2710
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Maßnahmen im Hinblick auf die Erreichung der Klimaschutzziele (Controlling Bottom-
up) festgelegt. Dazu werden Maßnahmen zur Kontrolle des Projektfortschritts definiert, 
Erfolgsindikatoren der Maßnahmen benannt und der Turnus der Fortschreibung der 
Treibhausgasbilanz vorgegeben. Ein Controlling-Konzept umfasst auch den Personalbedarf, 
notwendige Investitionen (zum Beispiel in Messtechnik), Zeitpläne mit Arbeitsschritten und 
Möglichkeiten zur Datenerfassung und -auswertung.

8. Kommunikationsstrategie
Es soll ein auf den lokalspezifischen Kontext zugeschnittenes Vorgehen erarbeitet werden, 
wie einerseits die Inhalte des Klimaschutzkonzepts in der Bevölkerung verbreitet und wie 
andererseits ein breiter Konsens und eine aktive Mitarbeit für die Umsetzung der dort 
entwickelten Maßnahmen erreicht werden können (Zusammenarbeit mit lokalen Medien, 
Nutzung multimedialer Kommunikationsformen, Erstellung und Pflege eines Presseverteilers, 
Planung und Durchführung von Projekten und Kampagnen et cetera).

c) Klimafreundliche Mobilität

Klimaschutzkonzepte zur klimafreundlichen Mobilität zielen darauf ab, die Verkehrsplanung 
unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes weiterzuentwickeln und Maßnahmen zu initiieren, 
die die Bürgerinnen und Bürger zu einer klimafreundlichen Verkehrsmittelwahl motivieren. 
Zuwendungsfähig sind umfassende Mobilitätskonzepte, die alle wesentlichen Verkehrsmittel 
und Verkehrsursachen vor Ort betrachten (insbesondere Fuß- und Radverkehr, öffentlicher 
Personennahverkehr (ÖPNV), Car-Sharing-Angebote, motorisierter Individualverkehr (MIV), 
Liefer- und anderer Gewerbeverkehr) und dabei auch unterschiedliche verkehrserzeugende 
Akteure wie Arbeitgeber (Pendlerströme, betriebliches Mobilitätsmanagement), Einkaufszentren 
et cetera mit einbeziehen.

Klimafreundliche Mobilitätskonzepte enthalten folgende Bestandteile:

1. Ist-Analyse sowie Energie- und Treibhausgas-Bilanz (THG-Bilanz)
Anhand einer qualitativen Ist-Analyse werden der Stand der Verkehrsangebote und 
Infrastrukturen sowie die groben Rahmenbedingungen ermittelt und zusammengefasst. 
Die Energie- und Treibhausgasbilanz erfasst (quantitativ) die Energieverbräuche und 
Treibhausgasemissionen des Verkehrsaufkommens in der Kommune und gliedert die 
vorliegenden Verkehrsdaten nach Verursachern (motorisierter Individualverkehr [MIV], 
öffentlicher Personen-Nahverkehr [ÖPNV], Güterverkehr et cetera) und Energieträgern. Bei der 
Erstellung der Energie- und THG-Bilanz ist wie folgt vorzugehen:

– zusammenfassende Bestandsaufnahme der Infrastruktur für die im Konzept 
behandelten Verkehrsträger (zum Beispiel Radwegenetze, Straßen- und Schienennetze, 
Parkraumbewirt-schaftung, Verknüpfung von verschiedenen Verkehrsmitteln durch „Bike 
& Ride“- oder „Park & Ride“-Angebote),

– Sammlung ortsspezifischer Verkehrsdaten (zum Beispiel die Fahrleistungen des MIV, 
ÖPNV, Verkehrsmittelwahl der Einwohner, Pendlerströme, Verkehrsknotenpunkte et 
cetera). (Ver-kehrszählungen sind jedoch nicht zuwendungsfähig),

– Erstellung einer Energie- und Treibhausgasbilanz (THG-Bilanz) auf Basis der 
Verkehrsdaten pro Verkehrsleistung und festgelegter Emissionsfaktoren. Bei der 
Erstellung der Energie- und THG-Bilanz sind folgende Anforderungen zu erfüllen:

 

 
 

•  Bilanzierung nach dem endenergiebasierten Territorialprinzip für den stationären 
Energieverbrauchsbereich und für den Sektor Mobilität,

• keine Witterungskorrektur oder sonstige Korrekturen,
•  Treibhausgas-Emissionsfaktoren als CO2-Äquivalente inklusive Vorketten (well-to-

wheel, zum Beispiel aus dem Computerprogramm TREMOD – ihrer Tätigkeit durch 
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Information/Öffentlichkeitsarbeit, Moderation, Sensibilisierung und Mobilisierung 
Transport Emission Model),

 •  Nutzung des Bundesstrommix bei der Bewertung der Emissionen durch 
Stromverbrauch.

Aus den Daten zur Energie- und Treibhausgas-Bilanz sind folgende Indikatoren zu bilden und im 
Konzept im Vergleich mit Bundesdurchschnittsdaten darzustellen:

— Modal Split,
— CO2e pro Einwohner durch motorisierten Individualverkehr (kg/EW),
— Energieverbrauch durch motorisierten Individualverkehr pro Einwohner (kWh/EW),
— Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch im Bereich Mobilität in Prozent,
— Anteil der Elektromobilität im durch motorisierten Individualverkehr in Prozent,
— Anzahl der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität im öffentlichen Raum,
— Anzahl der Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum.

Für nicht-kommunale Antragstellerinnen und Antragsteller können die genannten Indikatoren 
entsprechend angepasst werden.

Die Ergebnisse der Ist-Analyse, der Energie- und THG-Bilanz sowie des Indikatorenvergleichs mit 
dem Bundesdurchschnitt und gegebenenfalls weiterer Vergleichsgrößen sind zu beschreiben und 
qualitativ zu bewerten.

2. Potenzialanalyse und Szenarien
Die Potenzialanalyse ermittelt die kurz- und mittelfristig technisch und wirtschaftlich 
umsetzbaren Einsparpotenziale sowie die Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz in allen 
relevanten Mobilitätsbereichen. Die Vorbildwirkung der Kommune (Ladeinfrastruktur, eigener 
Fuhrpark et cetera) sollte bereits in die Potenzialbetrachtung einfließen. In der Potenzialanalyse 
sind folgende Bereiche zu berücksichtigen:

— Vermeidungs- und Verlagerungsstrategien,
— Effizienzsteigerung,
— Nutzungsmöglichkeiten alternativer Kraftstoffe.

Auf Basis der Potenzialanalyse sind ein Referenzszenario (Trendentwicklung ohne 
Klimaschutzanstrengungen) und ein Klimaschutzszenario (Treibhausgas-Minderung bei 
Umsetzung einer konsequenten Klimaschutzpolitik) zu erstellen. Die Szenarien sollen sich 
an den Klimaschutzzielsetzungen der Bundesregierung orientieren und, unter Einbeziehung 
der Zwischenziele 2030 und gegebenenfalls 2040, einen Ausblick ins Jahr 2050 geben. Die 
aus den Daten der Energie- und THG-Bilanz erstellten Indikatoren sind für die Szenarien in 
Fünfjahresschritten fortzuführen.

3. Treibhausgas-Minderungsziele und Festlegung einer Mobilitätsstrategie
Auf Basis der Potenzialanalyse und der Szenarien ist eine klimafreundliche Mobilitätsstrategie 
mit konkreten THG-Minderungszielen für die kommenden 15 Jahre zu entwickeln, bei der 
Verkehrsvermeidung, Verlagerungs- als auch Kraftstoffstrategien miteinander verzahnt werden. 
Zusätzlich werden langfristige Einsparziele (Zeithorizont 2050) definiert.

Hinweis für kleine Kommunen: Da häufig nicht genügend eigene Ressourcen für das Thema 
Nachhaltige Mobilität bereitstehen, gilt es zu analysieren, wie dieses Thema in Kooperation mit 
Nachbargemeinden, dem Landkreis oder in der Region langfristig verankert werden kann.
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4. Akteursbeteiligung
Für eine erfolgreiche Umsetzung des Mobilitätskonzepts ist es notwendig, die betroffenen 
Verwaltungseinheiten, Verkehrsunternehmen, Umweltverbände, Bürgerinnen und Bürger sowie 
die politischen Entscheidungsträger/innen bereits bei der Konzepterstellung einzubinden. 
In einem partizipativ gestalteten Prozess soll von Beginn an mit sämtlichen relevanten 
Akteuren gemeinsam die Mobilitätsstrategie entwickelt und die später umzusetzenden 
Maßnahmen ausgewählt werden. Auf diese Weise soll das Klimaschutzkonzept systematisch 
in der Kommune verankert werden. Hierfür ist es erforderlich, dass nach der Ermittlung von 
Einsparpotenzialen und der Ableitung erster Maßnahmen diese Zwischenergebnisse öffentlich 
präsentiert werden und das weitere Vorgehen mit den Bürgerinnen und Bürgern und anderen 
relevanten Akteuren öffentlich diskutiert und abgestimmt wird. Es wird empfohlen, dazu 
eine Informationsveranstaltung in der Kommune durchzuführen. So können frühzeitig eine 
breite Akzeptanz der Maßnahmen erreicht, eventuell auftretende Hemmnisse identifiziert und 
Lösungen zu ihrer Überwindung entwickelt werden. Da die Möglichkeiten zur Beeinflussung 
des Quell- und Zielverkehrs durch eine einzelne Kommune begrenzt sind, sollte eine 
Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden geprüft und bestehende Kooperationsstrukturen 
genutzt werden.

5. Maßnahmenkatalog
Der Maßnahmenkatalog enthält eine Übersicht über die wichtigsten bereits durchgeführten 
Klimaschutzmaßnahmen im Mobilitätsbereich sowie deren Wirkungen und stellt die neu 
entwickelten Klimaschutzmaßnahmen dar, die kurz- (bis drei Jahre), mittel- (drei bis sieben) 
und langfristig (mehr als sieben Jahre) umgesetzt werden sollen. Die neuen, partizipativ 
erarbeiteten Maßnahmen sind übersichtlich und umsetzungsorientiert zu beschreiben und 
müssen die Treibhausgas-Minderungsziele sowie die Szenarienannahmen widerspiegeln. Für die 
Maßnahmen ist jeweils eine kurze Darstellung mit den folgenden Inhalten zu erarbeiten (siehe 
Vorlage Maßnahmenblatt unter www.ptj.de/nki/krl/2710):

— Beschreibung der Maßnahme, Ausgangslage und Zielsetzung für die Maßnahme,
— Priorität der Maßnahme, Handlungsschritte und Erfolgsindikatoren,
— Zeitraum für die Durchführung,
— Akteure, Verantwortliche und Zielgruppen,
— Kalkulation der Gesamtausgaben pro Maßnahme einschließlich möglicher 

Finanzierungsmöglichkeiten,
— quantitative Angaben zur erwarteten Energie- und Kosteneinsparung,
— quantitative Angaben zur THG-Einsparung (gegebenenfalls aggregiert auf 

Maßnahmenpakete) einschließlich einer Begründung der Angaben. Sofern keine 
Quantifizierung möglich ist, ist eine qualitative Beschreibung der Wirkkette der 
Treibhausgaseinsparung vorzunehmen,

— Auswirkungen auf die regionale Wertschöpfung durch die vorgeschlagenen Maßnahmen,
— weitere Hinweise (zum Beispiel demografische Entwicklung, Beispiele zu Projekten 

weiterer Akteure/Regionen, Wechselwirkungen mit Klimawandelanpassung, flankierende 
Maßnahmen),

— Monitoring-Indikatoren für die interne und externe Darstellung von 
Umsetzungserfolgen.

6. Verstetigungsstrategie
Um eine klimafreundliche Mobilität und die im Prozess der Klimaschutzkonzepterstellung 
ins Leben gerufenen Aktivitäten und Gremien dauerhaft in der Kommune zu verankern, ist 
eine Verstetigungsstrategie mit konkreten Maßnahmenvorschlägen zu erarbeiten (Schaffung 
geeigneter Organisationsstrukturen, Festlegung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten, 
Maßnahmen zur Vernetzung innerhalb der Verwaltung und mit anderen Kommunen et cetera). 
Dabei sind die durch die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts zu erwartenden positiven 

https://www.ptj.de/nki/krl/2710
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Effekte darzustellen (zum Beispiel durch Wertschöpfungsangaben, Möglichkeiten zur weiteren 
Fördermittelakquisition et cetera).

7. Controlling-Konzept
In einem Controlling-Konzept werden die Rahmenbedingungen für die kontinuierliche 
Erfassung/Auswertung der Änderungen am Modal Split sowie die Abschätzung der sich 
daraus ergebenden Treibhausgasminderungen für den gesamten Untersuchungsraum (zum 
Beispiel Kommune) dargestellt (Controlling Top-down). Darüber hinaus werden Regelungen 
für die Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen im Hinblick auf die Erreichung der 
Klimaschutzziele (Controlling Bottom-up) festgelegt. Dazu werden Maßnahmen zur Kontrolle 
des Projektfortschritts definiert, Erfolgsindikatoren der Maßnahmen benannt und der Turnus 
der Fortschreibung der Treibhausgas-bilanz vorgegeben. Ein Controlling-Konzept umfasst 
auch den Personalbedarf, notwendige Investitionen (zum Beispiel in Messtechnik), Zeitpläne 
mit Arbeitsschritten und Möglichkeiten zur Datenerfassung und -auswertung. Bezüge zu 
vorhandenen beziehungsweise im Aufbau befindlichen integrierten Klimaschutzkonzepten sind 
im Rahmen des Controlling-Konzepts zu berücksichtigen.

8. Kommunikationsstrategie
Auf den lokalspezifischen Kontext zugeschnitten soll ein Vorgehen erarbeitet werden, wie 
einerseits die Inhalte des Klimaschutzkonzepts in der Bevölkerung verbreitet werden können 
und wie andererseits ein breiter Konsens und eine aktive Mitarbeit für die Umsetzung der 
entwickelten Maßnahmen erreicht werden können (Zusammenarbeit mit lokalen Medien, 
Nutzung multimedialer Kommunikationsformen, Erstellung und Pflege eines Presseverteilers, 
Planung und Durchführung von Projekten und Kampagnen et cetera).

Klimaschutzmanagement
Die Klimaschutzmanagerinnen und –manager tragen die Gesamtverantwortung für die 
Erstellung und Umsetzung des Klimaschutzkonzepts. Sie koordinieren alle relevanten 
Aufgaben innerhalb der Verwaltung, mit verwaltungsexternen Akteuren sowie externen 
Dienstleistern, informieren sowohl verwaltungsintern als auch extern über die Erstellung und 
Umsetzung des Klimaschutzkonzepts und initiieren Prozesse und Projekte für die übergreifende 
Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure. Der/Die Klimaschutzmanager/in 
soll während seiner/ihrer Tätigkeit durch Information/Öffentlichkeitsarbeit, Moderation, 
Sensibilisierung und Mobilisierung sowie durch Management die Umsetzung des 
Gesamtkonzepts und einzelner Klimaschutzmaßnahmen unterstützen und initiieren. Ziel ist es, 
verstärkt Klimaschutzaspekte in die Verwaltungsabläufe beim Antragsteller zu integrieren.

Im Rahmen der Förderung ist es wünschenswert, an zusätzlichen Qualifizierungs- und 
Fortbildungsangeboten, an Vernetzungstreffen sowie am Mentoring-Programm teilzunehmen. 
Die geförderten Klimaschutzmanager/innen sollten dafür durch ihre Arbeitgeber freigestellt 
werden.

Neben der Unterstützung bei der Erstellung der THG-Bilanzierung und der Berechnung 
von Potenzialen sowie der Szenarienerstellung ist im Rahmen der Konzepterstellung eine 
professionelle Prozessunterstützung in einem zeitlichen Umfang von maximal fünf Tagen pro 
Jahr zuwendungsfähig. Im Rahmen der Prozessunterstützung soll der fachkundige externe 
Dienstleister zusammen mit dem/der Klimaschutzmanager/in zum Beispiel Akteursanalysen, 
Netzwerkansprachen, Moderationen et cetera vorbereiten, durchführen und auswerten. Die 
durch den externen Dienstleister erbrachten Leistungen müssen dabei so konzipiert sein, dass 
sie dem/der Klimaschutzmanager/in zu einem späteren Zeitpunkt das eigenständige Bearbeiten 
ähnlicher Aufgaben ermöglichen („Hilfe zur Selbsthilfe“). Zuwendungsfähige Leistungen von 
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Dienstleistern im Bereich der professionellen Prozessunterstützung sind die Unterstützung des 
Klimaschutzmanagements unter anderem bei:

— der Identifizierung von Maßnahmen und der Erstellung des Maßnahmenkatalogs,
— Verbreitung des Klimaschutzgedankens und Reflexion des Transformationsprozesses,
— detaillierten Analysen verwaltungsinterner und -externer Akteure sowie 

Erarbeitung akteursspezifischer Strategien der Kommunikation, Mobilisierung und 
Erwartungsmanagement,

— Mobilisierung von Verwaltung, Akteuren wie zum Beispiel Bürgerinnen und Bürgern oder 
Unternehmen für den kommunalen Klimaschutz,

— Design, Durchführung und Moderation von Prozessen und Veranstaltungen zur 
Information und Beteiligung,

— Design, Durchführung und Moderation von Wissensmanagement innerhalb der 
Verwaltung und der gesamten Kommune/Institution,

— Konzipierung von Partizipations- und Kooperationsprozessen,
— Betreuung von Arbeitsgruppen, Netzwerken und Ähnlichem,
— Erarbeitung von Ideen und Strategien zur Initiierung von Partnerschaften verschiedener 

Akteure,
— Strategien zur effizienten interkommunalen Vernetzung,
— Erarbeitung von Strategien für Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
— Design, Durchführung und Moderation von Umweltbildungsprozessen und 

Umweltbildungsprojekten.

Das Klimaschutzmanagement entwickelt in Absprache mit den externen Dienstleistern 
im Konzepterstellungsprozess auf die Kommune zugeschnittene Beteiligungsverfahren, 
die sowohl Stakeholder und Entscheidungsträger/innen im Rahmen von Workshops oder 
Arbeitskreisen/ Beiräten als auch die Bürgerinnen und Bürger (Bürgerkoproduktion) 
einbinden. Unter Bürgerkoproduktion wird das gemeinsame Entwickeln sowie Umsetzen von 
Maßnahmen verstanden. Beispiele für umzusetzende Maßnahmen sind die Organisation und 
Durchführung von Aktionstagen (zum Beispiel autofreie Sonntage), vorbereitende Maßnahmen 
zur Gründung von Bürgerenergiegenossenschaften oder die Einrichtung regelmäßiger 
Klimaschutzstammtische. Bürgerinnen und Bürger stoßen damit zivilgesellschaftliche Prozesse 
zur Schaffung eines Klimaschutzbewusstseins im persönlichen Denken und Handeln an. Im 
Rahmen der Konzeptumsetzung sind darüber hinaus weitere relevante Stakeholder (zum Beispiel 
Stadtwerke) regelmäßig einzubinden und bei der konkreten Umsetzung der Maßnahmen 
gegebenenfalls als Hauptakteur anzusprechen.

Die begleitende Öffentlichkeitsarbeit dient sowohl der Information der breiten Öffentlichkeit 
über die Inhalte, Maßnahmen und Umsetzung des Klimaschutzkonzepts als auch der 
Sensibilisierung und Mobilisierung der Bürgerinnen und Bürger, sofern dadurch die Umsetzung 
der im Klimaschutzkonzept aufgeführten Maßnahmen unterstützt wird.

Ziele
Ein Erstvorhaben Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement erreicht im 
Bewilligungszeitraum mindestens die folgenden Ziele:

— Schaffung einer oder mehrerer projektgebundener Stellen für die Erstellung und 
Umsetzung des Klimaschutzkonzepts beim Antragsteller,

— Ausschreibung und Beauftragung von externen Dienstleistern für unterstützende 
Tätigkeiten,

— Start des zivilgesellschaftlichen Prozesses für die Konzepterstellung (Durchführung der 
Stakeholderworkshops, Ideensammlung mit den Bürgerinnen und Bürgern),

— mindestens eine öffentliche Veranstaltung mit Bürgerinnen und Bürgern sowie anderen 
relevanten Akteuren zur Präsentation der Zwischenergebnisse und zur Diskussion des 
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weiteren Vorgehens nach der Ermittlung der Einsparpotenziale und der Ableitung erster 
Maßnahmen,

— spätestens zwölf Monate nach Beginn des Bewilligungszeitraums Einreichung der 
Entwurfsfassung zum Klimaschutzkonzept (mindestens Gliederungsübersicht) beim 
Projektträger,

— spätestens 18 Monate nach Beginn des Bewilligungszeitraums Einreichung des 
finalisierten Klimaschutzkonzepts gemäß den oben genannten Vorgaben beim 
Projektträger,

— Erstellung eines überprüfbaren Plans zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen 
im Bewilligungszeitraum des Erstvorhabens sowie in den darauffolgenden drei Jahren. 
Darüber hinaus Erarbeitung eines Umsetzungsplans für die anschließenden zehn Jahre,

— Umsetzung erster Klimaschutzmaßnahmen einschließlich der Dokumentation der 
erreichten THG-Einsparung,

— mindestens zwei Öffentlichkeitsarbeitsbeiträge (Pressemitteilungen et cetera) zum 
Konzepterstellungsprozess und den bisher erzielten Erfolgen,

— Teilnahme an mindestens einem Vernetzungstreffen für Klimaschutzmanager/innen,
— Beschlussfassung zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts sowie zur Nutzung eines 

Managementsystems für den kommunalen Klimaschutz.

Antragstellung
Ein Antrag für die Förderung nach Nummer 2.7.1 (Erstvorhaben Klimaschutzkonzept und 
Klimaschutzmanagement) umfasst neben einem elektronischen Antrag auf Zuwendung via easy-
Online folgende Bestandteile:

— eine Vorhabenbeschreibung „Erstvorhaben Klimaschutzmanagement“, in der für die 
vorgenannte Zielstellung die Tätigkeiten unter Angabe des erwarteten Zeitumfangs in 
Personentagen mit Angabe von Meilensteinen aufgelistet sind. Die nachvollziehbare 
Darstellung des Zeitaufwands der Tätigkeiten der Klimaschutzmanager/innen ist die 
Grundlage für die Beurteilung des Stellenumfangs. Hierzu ist die Vorlage unter  
www.ptj.de/nki/krl/2710 zu verwenden.

Ein Antrag für eine Förderung nach Nummer 2.7.1 kann nur gestellt werden, sofern noch kein 
integriertes Klimaschutzkonzept vorliegt.

Für Landkreise als Antragsteller sind drei Konstellationen möglich:
1. Ein Landkreis kann zusammen mit einigen oder allen kreisangehörigen Städten 

und Gemeinden einen gemeinsamen Antrag einreichen. Hier umfassen das 
Klimaschutzkonzept und das Klimaschutzmanagement Handlungsfelder des Landkreises 
sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Um eine Doppelförderung zu 
vermeiden, können die beteiligten kreisangehörigen Städte und Gemeinden in diesem 
Fall keinen eigenen Antrag gemäß Nummer 2.7.1 stellen.

2. Landkreise können das Klimaschutzkonzept und das Klimaschutzmanagement 
ausschließlich für ihre eigenen und/oder von den kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden auf sie übertragenen Zuständigkeiten beantragen.

3. Der Landkreis kann als Koordinator für mehrere kreisangehörige Städte und 
Gemeinden einen Antrag einreichen. Hier umfassen das Klimaschutzkonzept und das 
Klimaschutzmanagement nur die Handlungsfelder der kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden und nicht die des Landkreises. Um eine Doppelförderung zu vermeiden, 
können die beteiligten kreisangehörigen Städte und Gemeinden keinen eigenen Antrag 
gemäß Nummer 2.7.1 stellen.

https://www.ptj.de/nki/krl/2710
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Bei der Antragstellung ist zu benennen, welche Antragskonstellation zutrifft. Die Antragsteller 
haben sicherzustellen, dass eine Doppelförderung des Landkreises einerseits und seiner 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden andererseits ausgeschlossen ist.

Durchführung und Abschluss des Vorhabens
Das erstellte Klimaschutzkonzept ist gemäß der unter Nummer 2.7.1 genannten Vorgaben 
spätestens 18 Monate nach Beginn des Bewilligungszeitraums in digitaler Form beim 
Projektträger einzureichen. Nach Abschluss des Vorhabens ist der Verwendungsnachweis gemäß 
Nummer 7.4 der Richtlinie beim PtJ einzureichen.

2.7.2 Anschlussvorhaben (Nummer 2.7.2)

Begriffsbestimmungen
Im Rahmen des Anschlussvorhabens setzt die Klimaschutzmanagerin beziehungsweise der 
Klimaschutzmanager weitere Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept um.

Ziele
Ein Anschlussvorhaben zur Umsetzung von Klimaschutzkonzepten durch ein 
Klimaschutzmanagement erreicht im Bewilligungszeitraum mindestens die folgenden Ziele:

– weitere umgesetzte Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept einschließlich der 
Dokumentation der erreichten THG-Einsparung,

– Durchführung von mindestens einer (verwaltungs-)internen Informationsveranstaltung 
oder Schulung,

– Festlegung einer Struktur zur ämterübergreifenden Zusammenarbeit zur Umsetzung des 
Klimaschutzkonzepts,

– Implementierung und Anwendung eines Klimaschutz-Managementsystems (das heißt 
Routine zur Datenerhebung, Indikatorenberechnung, Bewertung und Berichterstattung 
et cetera),

– Umsetzung der im Klimaschutzkonzept erarbeiteten Verstetigungsstrategie 
für das Klimaschutzmanagement (Einbau beziehungsweise Etablierung des 
Klimaschutzmanagements in der Organisationsstruktur der Verwaltung, Entwicklung von 
Verwaltungspraktiken zur Verankerung als Querschnittsthema et cetera),

– Überarbeitung der Umsetzungsplanung für die nächsten drei bis fünf Jahre,
– Initiierung und/oder Teilnahme an Vernetzungstreffen von Klimaschutzmanager/innen 

in der Region,
– Initiierung oder Weiterführung eines Beirats zur übergeordneten Begleitung der 

Klimaschutzarbeit.

Antragstellung
Ein Antrag für die Förderung nach Nummer 2.7.2 (Anschlussvorhaben Klimaschutzkonzept und 
Klimaschutzmanagement) umfasst neben einem elektronischen Antrag auf Zuwendung via easy-
Online folgende Bestandteile:

– sofern nicht im Rahmen des Erstvorhabens bereits eingereicht, das Klimaschutzkonzept, 
auf dem das Anschlussvorhaben basieren soll,

– der Nachweis zur Durchführung des Erstvorhabens Klimaschutzkonzept und 
Klimaschutzmanagement über das bestehende Förderkennzeichen (gilt nicht bei 
„Übergangsregelung“),

– den Beschluss zur Umsetzung des Konzepts und zum Aufbau eines kontinuierlichen 
Klimaschutz-Controllings durch das oberste Entscheidungsgremium. Bei 
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Zusammenschlüssen ist dieser Beschluss von allen Beteiligten zu erbringen. Dies gilt nicht 
beim Zusammenschluss eines Landkreises mit allen seinen Kommunen,

– eine Vorhabenbeschreibung „Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement“, in 
der jeder Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept die konkreten Tätigkeiten der 
Klimaschutzmanagerin beziehungsweise des Klimaschutzmanagers bei deren 
Umsetzung zugeordnet sind. Hierzu ist für jede Maßnahme der erwartete Zeitumfang 
in Personentagen mit Angabe von Meilensteinen aufzulisten. Die nachvollziehbare 
Darstellung des Zeitaufwands der Tätigkeiten der Klimaschutzmanager/innen ist die 
Grundlage für die Beurteilung des Stellenumfangs. Hierzu ist die Vorlage unter 
www.ptj.de/nki/krl/2720 zu verwenden.

Abschluss des Vorhabens
Nach Abschluss des Vorhabens ist der Verwendungsnachweis gemäß Nummer 7.4 der Richtlinie 
beim PtJ einzureichen.

2.7.3 Ausgewählte Maßnahme (Nummer 2.7.3)

Begriffsbestimmung
Im Rahmen des Anschlussvorhabens Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement besteht 
die Möglichkeit einen Zuschuss zur Umsetzung einer ausgewählten Klimaschutzmaßnahme zu 
beantragen. Die Maßnahme soll herausragend bezüglich Energieeinsparung und Klimaschutz 
sein.

Bei einem geförderten Klimaschutzkonzept von kommunalen Zusammenschlüssen 
beziehungsweise Landkreisen gemeinsam mit seinen kreisangehörigen Kommunen ist auch eine 
teilnehmende Einzelkommune antragsberechtigt.

Zuwendungsfähige Maßnahmen sind beispielsweise die umfassende energetische Sanierung 
eines Gebäudes oder Gebäudekomplexes, die Kombination einzelner energieeinsparender 
Maßnahmen an Gebäuden oder Gebäudekomplexen wie die Wärmedämmung in Kombination 
mit Begrünung von Dach oder Fassaden, Geschossdeckendämmung und die Optimierung 
eines kompletten Heizungssystems. Eine Förderung der unter Nummer 2.8 bis 2.16 
benannten investiven Maßnahmen der Kommunalrichtlinie ist im Rahmen der „Ausgewählte 
Maßnahme“ ausgeschlossen. Hierfür ist ein gesonderter Förderantrag unter dem jeweiligen 
Förderschwerpunkt der Kommunalrichtlinie einzureichen.

Zuwendungsfähig sind Ausgaben für die energetische Sanierung von Nichtwohngebäuden und 
Anlagen, die nachweislich zu einer Treibhausgaseinsparung führen. Die Fördergegenstände 
müssen sich im rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentum des Antragstellers 
befinden. Befinden sich die Fördergegenstände im Eigentum einer direkt zugeordneten 
Verwaltungs- oder Organisationseinheit des Zuwendungsempfängers für das laufende 
Klimaschutzmanagementvorhaben, kann dieser als Antragsteller für die ausgewählte 
Klimaschutzmaßnahme fungieren. Die Fördergegenstände beziehungsweise Gebäude müssen 
während der Zweckbindungsfrist von fünf Jahren im Eigentum des Antragstellers verbleiben.

Ausgaben für projektbegleitende Ingenieurdienstleistungen der Leistungsphase 8 (gemäß 
Honorrordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen [HOAI]) sind in Höhe von maximal 5 
Prozent der zuwendungsfähigen Investitions- und Installationsausgaben zuwendungsfähig.

Die Durchführung einer ausgewählten Klimaschutzmaßnahme kann nur einmalig im Rahmen 
des Klimaschutzmanagements gefördert werden.

https://www.ptj.de/nki/krl/2720
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Ziele
Im Rahmen der Umsetzung der Ausgewählten Maßnahme werden innerhalb des 
Förderzeitraums folgende Ziele erreicht:

– Umsetzung der ausgewählten Maßnahme,
– Darstellung der positiven Klimaschutz- und Kosteneffekte im obersten 

Entscheidungsgremium des Zuwendungsempfängers.

Antragstellung
Ein Antrag für die Förderung nach Nummer 2.7.3 (ausgewählte Maßnahme) umfasst neben einem 
elektronischen Antrag auf Zuwendung via easy-Online folgende Bestandteile:

– die Nennung des bestehenden Förderkennzeichens des Klimaschutzmanagements,
– eine Vorhabenbeschreibung „Ausgewählte Maßnahme Klimaschutzmanagement“ 

mit Bezug auf die Maßnahmenbeschreibung im Klimaschutzkonzept mit Angabe von 
Meilensteinen. Hierzu ist die Vorlage unter www.ptj.de/nki/krl/2730 zu verwenden,

– eine von einem Fachplaner erstellte Berechnung der Treibhausgas-Minderungen, die 
durch die Maßnahme erreicht werden (mindestens 50 Prozent).

Abschluss des Vorhabens 
Nach Abschluss des Vorhabens sind der Verwendungsnachweis gemäß Nummer 7.4 der Richtlinie 
sowie die Bestätigung des Fachplaners über die erreichte Treibhausgaseinsparung beim PtJ 
einzureichen.

https://www.ptj.de/nki/krl/2730
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3 Abkürzungsverzeichnis

AEUV  Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
BRKG Bundesreisekostengesetz
CH4 Methan
CO2e CO2 Äquivalente
CPU central processing unit; Hauptprozessor, zentrale Verarbeitungseinheit
DIN Deutsches Institut für Normung
DIN EN  DIN steht für Deutsches Institut für Normung, EN für Europäische Norm  
 – das heißt, dass diese Norm in Deutschland und in Europa anerkannt ist.
DIN EN ISO DIN steht für Deutsches Institut für Normung, EN für Europäische Norm 
 und ISO für International Organization for Standardization – das heißt,  
 diese Norm ist in Deutschland, in Europa und weltweit anerkannt.
DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. 
EMAS  Eco-Management and Audit Scheme
EMS Energiemanagementsystem
EU Europäische Union
g/km Gramm pro Kilometer
kWh/EW Kilowattstunden pro Einwohner
IHK Industrie- und Handelskammer
HWK Handwerkskammer
GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GHD Gewerbe, Handel und Dienstleistungen
HBEFA  Handbuch für Emissonsfaktoren
HOAI  Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
IT Informationstechnik
kg/t Kilogramm pro Tonne
KWK Kraft-Wärme-Kopplung
MIV motorisierter Individualverkehr
NN-Personal noch zu nennender Name; noch zu besetzendes Personal
O2 Sauerstoff
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
PtJ Projektträger Jülich
PV-Anlagen Photovoltaikanlagen
RAM random access memory; Arbeitsspeicher
THG Treibhausgas
TREMOD Transport Emission Model (Computerprogramm)
TV-L Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder
TVöD Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst 
VDI Verein Deutscher Ingenieure



 














 


 






 

Die Fördermöglichkeiten der Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministeriums
Antragsberechtigte Kommunen Finanz

schwache 
Kommunen

Betriebe, 
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Einrichtungen 
(mind. 25 % 
kommunal)

Kitas, Schu
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nahverkehrs
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schaftsver
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für Anlagen /
Gebäude von 
KSJS*

für Antrag
stellende aus 
Braunkohle
revieren

Förderschwerpunkte

Strategische Förderschwerpunkte zusätzliche Zuschüsse
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Sind Elektrofahrzeuge umweltfreundlicher als 
 Verbrenner?
Elektroautos gelten als eine Möglichkeit, negative Umweltfolgen des Autoverkehrs 
zu vermindern. Vor allem als Lösung für die Klimaprobleme werden sie häufig ge-
nannt, also zur Minderung der Treibhausgasemissionen aus dem Straßenverkehr. 
Darüber hinaus werden sie im Zusammenhang mit der Luftreinhaltung disku-
tiert. Insbesondere die Reduzierung der Feinstaub- und Stickoxidemissionen als 
wesentliche Luftschadstoffe spielt hier eine Rolle. Angesichts der Vielzahl von sich 
zum Teil auch widersprechenden Pressemeldungen und Studien zur Umweltbi-
lanz von Elektrofahrzeugen kommen immer wieder ähnliche Fragen auf:

 ∙ Welche Informationen und Studien sind eigentlich verlässlich?
 ∙ Sind Elektrofahrzeuge tatsächlich umweltfreundlicher als moderne Benziner 

und Diesel?

Einstieg
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 ∙ Wie sieht die Bewertung aus, wenn man nicht auf Herstellerangaben und 
Prospekte zurückgreift, sondern Daten aus dem Alltagsbetrieb heranzieht?

 ∙ Und wie ist das Elektroauto zu bewerten, wenn man nicht nur auf die Emis-
sionen „am Auspuff“ schaut, sondern auch die Emissionen der Strombereit-
stellung und Herstellung des Fahrzeugs (insbesondere der Batterie) sowie den 
Rohstoffbedarf berücksichtigt?

Diese Fragen können nur mithilfe einer umfassenden Umweltbilanz beantwor-
tet werden. Dabei wird der gesamte Lebensweg von Fahrzeugen berücksichtigt: 
die Herstellung aller Bauteile, der Betrieb des Fahrzeugs und die dafür benötigte 
Energie, der Wartungsaufwand und schließlich die Entsorgung des Autos. In all 
diesen „Lebensphasen“ wird auch berücksichtigt, welche Umweltwirkungen die 
Rohstoffe und Energieträger bei ihrer Gewinnung und Verarbeitung verursa-
chen. Neben den Angaben von Fahrzeugherstellern werden dabei viele weitere 
Datenquellen genutzt, um eine sinnvolle und möglichst realistische, alltagsnahe 
Bilanz zu erstellen. Außerdem sollen die betrachteten Fahrzeugtypen gut mitein-
ander vergleichbar sein. Ziel ist eine Bruttobetrachtung der Umweltlasten in der 
gesamten Bilanz.

Zu den häufigsten Ursachen für irreführende oder sich widersprechen-
de Meldungen zur Umweltfreundlichkeit von Elektroautos zählen der 

Vergleich unterschiedlicher Fahrzeugeigenschaften (beispielsweise Klassen, 
Motorisierungen und Batteriegrößen), Betrachtung unterschiedlicher Bilanz-
abschnitte (beispielsweise nur die Fahrzeugherstellung) sowie verschiedene 
Annahmen zum Strommix in der E-Auto-Herstellung und -Nutzung. Zudem 
werden teilweise auch veraltete Daten genutzt (insbesondere bei Batterien). 

!

Für die in dieser Broschüre enthaltenen Darstellungen der Umweltwirkungen 
wurden typische moderne Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mit einem typi-
schen aktuellen Elektroauto verglichen. Alle Angaben werden dabei am Beispiel 
eines Autos der Kompaktklasse (ähnlich einem VW Golf) gemacht.
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Wie viele Treibhausgase verursachen  Elektroautos?

Vor allem der Strommix entscheidet, ob ein Elektrofahrzeug in der Klimabilanz 
besser abschneidet als ein Verbrenner. Denn während es zwar abgasfrei fährt, 
stoßen Kraftwerke bei der Bereitstellung des Ladestroms durchaus Treibhaus-
gase aus, jedenfalls wenn dabei fossile Energieträger zum Einsatz kommen. Der 
Betrieb von Elektrofahrzeugen ohne erneuerbaren Strom würde die Klimabilanz 
daher deutlich verschlechtern. Glücklicherweise werden in Deutschland im-
mer mehr erneuerbare Energien zur Stromerzeugung genutzt. 2019 betrug ihr 
Anteil bereits rund 42 Prozent und in Kürze dürfte erstmals mehr als die Hälfte 
des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Quellen stammen. Daher fahren 
Elektro autos schon mit dem aktuellen deutschen Strommix deutlich klima-
freundlicher als Verbrennerfahrzeuge. Doch was ist mit der energieintensiven 
Herstellung der Batterien? Wie wirkt sich diese auf die Gesamtbilanz aus?

Klimafreundlichkeit
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Abbildung 1 zeigt die Klimabilanz für ein Fahrzeug der Kompaktklasse mit 
Diesel-, Benzin- und Elektroantrieb. Dabei werden die folgenden realitätsnahen 
Annahmen berücksichtigt.

Im Ergebnis liegen die Treibhausgasemissionen eines heutigen Elektrofahrzeugs 
der Kompaktklasse über den gesamten Lebensweg niedriger als bei vergleichba-
ren Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Es erzeugt gegenüber einem Benziner 
etwa 30 Prozent weniger Klimagase. Gegenüber einem vergleichbaren Diesel sind 
es etwa 23 Prozent weniger. 

2030

Quelle:  eigene Darstellung auf Basis von Daten des ifeu

Abbildung 1: Kohlenstoffdioxid-Emissionen über den gesamten 
 Lebenszyklus am  Beispiel eines Pkw der Kompaktklasse
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Welche Annahmen liegen der Berechnung zugrunde?

1. Es wird der gesamte Lebensweg der Fahrzeuge betrachtet. Neben dem Betrieb 
gehören dazu auch die Herstellung, Wartung, Entsorgung und Recycling von 
Fahrzeug und Batterie sowie Verbrauch und Aufwände zur Bereitstellung von 
Strom und Kraftstoffen. 

2. Für die Fahrzeugherstellung wird die Produktion in Europa angenommen, 
während die Batterieherstellung für die heutige Situation entsprechend dem 
aktuellen Mix der Herstellungsländer berücksichtigt wird. Für den Ausblick 
auf 2030 wird dann von einer europäischen Batterieproduktion ausgegangen.

3. Es wird berücksichtigt, dass sowohl der Strom als auch die Kraftstoffe in 
Zukunft klimafreundlicher werden, weil der Anteil von erneuerbaren Ener-
gien bei beidem steigt. Auch die Beimischung von Biokraftstoffen zu Diesel 
und Benzin gemäß den nationalen Zielen und der europäischen Vorschriften 
fließen in die Berechnungen ein. 

4. Es wird auch angenommen, dass neue Fahrzeuge tendenziell häufiger genutzt 
werden als ältere. 

5. Für den Strom- und Kraftstoffverbrauch werden realitätsnahe Daten von typi-
schen Beispielfahrzeugen aus dem ADAC EcoTest verwendet, die deutlich über 
den offiziellen Herstellerangaben liegen. Flottendurchschnittswerte werden 
nicht berücksichtigt.

6. Um einen fairen Vergleich zwischen verschiedenen Nutzungsarten zu ermög-
lichen, werden die Gesamtemissionen auf eine durchschnittliche Lebensfahr-
leistung von 150.000 Kilometern umgelegt.
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In Zukunft wird der Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Strommix 
weiter steigen, in 2030 gemäß dem Ziel der Bundesregierung auf mindestens 65 
Prozent. Zudem sind Verbesserungen bei der Batterieherstellung zu erwarten, 
sowohl bei der Materialeffizienz als auch beim Energieeinsatz. Wird erneu-
erbarer Strom zur Herstellung verwendet, verkleinert sich allein dadurch der 
Kohlenstoffdioxid-Rucksack der Batterie um rund die Hälfte. Eine vergleichbare 
Entwicklung bei Benzin und Diesel ist dagegen eher unwahrscheinlich. Zwar 
wurde berücksichtigt, dass deren Motoren sparsamer werden. Das Potenzial 
nachhaltiger Biokraftstoffe ist jedoch begrenzt und die Bilanz fossiler Kraftstoffe 
könnte sich künftig sogar verschlechtern, etwa bei einer verstärkten Förderung 
von Teersanden oder mittels „Fracking“. Unter diesen Annahmen steigt der Vor-
teil des Elektroautos gegenüber einem Benziner auf 42 Prozent und gegenüber 
einem Diesel auf 37 Prozent. 

Ein ausführlicheres Papier zur Klimabilanz von Elektroautos ist auf den 
Internetseiten des BMU zu finden.
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Sind Elektroautos leiser als normale Autos?

Lärm nervt und kann krank machen. Viele Menschen in Deutschland sind von 
Verkehrslärm betroffen. Laut einer Umfrage des Umweltbundesamts im Jahr 
2018 fühlten sich 75 Prozent der Befragten in ihrem Wohnumfeld durch Stra-
ßenverkehr gestört oder belästigt. Lärm im Straßenverkehr verursacht jedoch 
nicht allein der Motor, sondern er entsteht auch im Zusammenspiel von Reifen 
und Fahrbahn oder – bei hohen Geschwindigkeiten – durch aerodynamische 
Geräusche. Bei diesen Faktoren gibt es keine prinzipiellen Unterschiede zwischen 
Elektroauto und Verbrenner.

Ein paar Unterschiede bleiben jedoch: Erst ab ungefähr 25 Kilometer pro Stunde 
sind beim Autofahren die Rollgeräusche entscheidend. Unterhalb dieser Ge-
schwindigkeit, also bei langsamer Fahrt oder beim Anfahren, sind die Motorge-
räusche die bestimmende Lärmquelle. Elektromotoren arbeiten weitaus leiser als 

Lautstärke
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Verbrennungsmotoren. Daher sind Elektroautos in Gebieten geringer Geschwin-
digkeit (zum Beispiel in Wohngebieten) oder beim Anfahren an Kreuzungen und 
Ampeln tendenziell leiser. Sie haben also durchaus das Potenzial, die Lärmbelas-
tung zu senken.

Für neue Elektrofahrzeuge gilt jedoch gemäß einer EU-Verordnung auch bei 
langsamer Fahrt eine Geräuschpflicht, vor allem um gefährdete Verkehrsteil-
nehmende wie eingeschränkt Sehende aufmerksam zu machen. Dafür muss ein 
akustisches Fahrzeug-Warnsystem im Auto vorhanden sein (Acoustic Vehicle 
Alerting Systems, kurz AVAS). Die Töne können jedoch als angenehmer emp-
funden werden als Motorengeräusche. Es ist aber auch anzumerken, dass das 
Geräuschempfinden sehr individuell ist und die Schallemissionen von Elek-
trofahrzeugen und spezifische Sounddesigns auch als fremd oder irritierend 
wahrgenommen werden können.

Größere Vorteile ergeben sich bei Nutzfahrzeugen wie Bussen, Räum- oder Müll-
fahrzeugen. Hier sind elektrische Fahrzeuge im gesamten Geschwindigkeitsspek-
trum des Stadtverkehrs deutlich leiser. Dasselbe gilt für Mopeds und Motorräder. 
Bei motorisierten Zweirädern sind der Verbrennungsmotor und die damit ver-
bundenen weiteren Prozesse und Bauteile in der Regel so laut, dass elektrische 
Varianten in allen Geschwindigkeitsbereichen vorteilhaft sind.



Welche weiteren Umweltwirkungen hat 
 Elektromobilität?
Rein batterieelektrische Fahrzeuge haben keinen Auspuff und fahren abgesehen 
von Partikelemissionen durch Reifen- und Bremsabrieb sowie die Wiederauf-
wirbelung von bereits am Bodenbelag befindlichen Schadstoffen, die bei allen 
Fahrzeuge entstehen, lokal emissionsfrei. Dies gilt für die mit Strom aufladbaren 
Hybridelektrofahrzeuge (Plug-in-Hybride) zumindest im elektrischen Betrieb 
auch. Wo verbrennungsbedingte Emissionen für gesundheitsschädliche Belas-
tungen der Luftqualität verantwortlich sind, kann dies schon sehr zur Entlastung 
beitragen. Allerdings entstehen sowohl bei Elektro- als auch bei Verbrennerfahr-
zeugen Schadstoffemissionen bei der Fahrzeugherstellung. Daher ist auch hier 
der gesamte Lebenszyklus zu betrachten. 

Vor allem Stickoxide und Feinstaub können als umwelt- und gesundheitsgefähr-
dende Schadstoffe aus dem Verkehr problematisch sein. Im Straßenverkehr wer-

Gesundheit
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Quelle:  eigene Darstellung auf Basis von Daten des ifeu

den Luftqualitätsgrenzwerte überwiegend in der Nähe viel befahrener Straßen 
überschritten. Denn hier summieren sich die Abgase der Autos mit der Hinter-
grundbelastung aus Industrie- und Kraftwerksabgasen oder von Heizungen und 
Kaminen. Vor allem Anwohnende, Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Rad-
fahrende haben darunter zu leiden. Aber auch wer im Auto sitzt, kann von einer 
schlechten Umgebungsluft betroffen sein. Deswegen lohnt zunächst ein Blick auf 
den Vergleich der verschiedenen Autos am Auspuff selbst. Abbildung 2 zeigt, dass 
das Elektroauto hier aus naheliegenden Gründen deutlich vorne liegt, auch wenn 
sich Verbrenner insbesondere hinsichtlich ihres Partikelausstoßes in den letzten 
Jahren deutlich verbessert haben. Bei den Stickoxidemissionen hat vor allem die 
Einführung der Emissionsstufe Euro 6d-TEMP nach bisherigen Erkenntnissen 
endlich einen deutlichen Rückgang bewirken können, während das Emissionsni-
veau für Diesel-Pkw mit Euro 6 a bis c noch sehr hoch lag.

Abbildung 2: direkte Emissionen von Stickoxiden (NOx) und Feinstaub 
(PM) in Milligramm pro Kilometer auf Basis der Flottenzusammen-
setzung und der Neuzulassungen im Jahr 2020 
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Während bei den klimarelevanten Emissionen bereits heute ein deut-
licher Vorteil des Elektroautos zu sehen ist, ergibt sich bei Feinstaub 

und Stickoxiden ein differenzierteres Bild. Vor allem durch die Herstellung sind 
die Feinstaubemissionen beim E-Auto in Summe höher. Auch bei den Stick-
oxidemissionen schneiden Elektroautos über den gesamten Lebensweg nicht 
zwangsläufig besser ab. Vor 2020 haben Diesel-Fahrzeuge mit Euro 6 a-c noch 
deutlich mehr Stickoxide ausgestoßen. Ab 2020 zugelassene Fahrzeuge erfüllen 
jedoch neuere Abgasnormen. Unter diesen Voraussetzungen liegen Elektro-
autos was den mengenmäßigen Ausstoß angeht sogar leicht über Verbrennern. 
Die Herstellungsemissionen entstehen dabei jedoch anders als die Auspuffab-
gase überwiegend außerhalb dicht bewohnter Gebiete. Der Vorteil der lokalen 
Emissionsfreiheit des Elektroautos bleibt also bestehen.

!

Welches Bild ergibt sich nun, wenn man zusätzlich die Luftschadstoffe berück-
sichtigt, die über den gesamten Lebensweg entstehen? Betrachtet man sowohl 
Emissionen aus der Fahrzeug- und Batterieherstellung als auch solche aus der 
Energiebereitstellung zeigt sich ein anderes Bild. Zum einen entstehen Stickoxide 
und Feinstaub beim Elektroauto durch den Anteil der Kohle am Fahrstrom. Al-
lerdings haben Kohlekraftwerke aufgrund moderner Reinigungstechnik bezogen 
auf die wenigen in Elektroautos verbrauchten Kilowattstunden keine besonders 
hohen Emissionen. Was beim Elektroauto ebenso wie beim Verbrenner mehr zu 
Buche schlägt, ist die Fahrzeugherstellung. Insbesondere die Stahlherstellung 
führt zu hohen Feinstaubemissionen. Aber auch andere Metallerzeugnisse, etwa 
für die Batterie, sind mit hohen Feinstaubemissionen verbunden. Aus diesen 
Gründen sind die Gesamtemissionen dieser Schadstoffe bei allen Fahrzeugen 
erheblich und liegen ohne Differenzierung nach dem Ort des Ausstoßes für 
Elektrof ahrzeuge sogar höher als für Verbrenner. Für eine abschließende Be-
wertung des tatsächlichen Gesundheitsrisikos sind jedoch auch andere Fakto-
ren relevant, zum Beispiel die Partikelgröße oder wie oft und stark Menschen 
Schadstoffen ausgesetzt ist. So sind Herstellungsprozesse oft außerhalb der dicht 
bevölkerten Innenstädte lokalisiert. Für eine umfassende Bewertung des daraus 
entstehenden gesundheitlichen Risikos sind also weitergehende Betrachtungen 
notwendig.
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Welchen Ressourcenbedarf haben  Elektroautos?

Neben dem Ausstoß von umwelt- und gesundheitswirksamen Stoffen und Ge-
räuschen wird oft auch die Entnahme oder Inanspruchnahme von nur begrenzt 
zur Verfügung stehenden Stoffen diskutiert. Während der mit der Rohstoff-
nutzung verbundene Ausstoß an Klimagasen und Schadstoffen bereits in den 
gezeigten Betrachtungen enthalten ist, zeigt eine weitergehende Ressourcen-
bewertung vor allem den effizienten Umgang mit endlichen Gütern im Sinne der 
Nachhaltigkeit. Zwei häufig verwendete Maße einer Ressourcenbewertung sind 
der kumulierte Energieaufwand und der kumulierte Rohstoffaufwand. Wie stellt 
sich hier die Situation für Elektroautos dar?

Beim kumulierten Energieaufwand schneiden Elektroautos besser ab als ver-
brennungsmotorische Fahrzeuge. Das liegt vor allem daran, dass sie aufgrund des 
hocheffizienten Elektromotors viel weniger Energie zum Fahren benötigen. Zwar 
gibt es auch relevante Energieverluste in den fossilen Kraftwerken, diese stel-

Ressourcen
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len jedoch nur einen Teil des Fahrstroms bereit und arbeiten in der Regel auch 
deutlich effizienter als ein Verbrennungsmotor im Fahrzeug. Dies gleicht den 
höheren Energieaufwand bei der Fahrzeugherstellung mehr als aus. Wenn der 
Anteil der erneuerbaren Energien weiter steigt, wird auch dieser Vorteil weiter 
zunehmen.

Beim kumulierten Rohstoffaufwand schneiden Elektrofahrzeuge hingegen heute 
noch schlechter ab als verbrennungsmotorische Fahrzeuge. Für die Herstellung 
der Fahrzeugkomponenten werden schlicht mehr Rohstoffe benötigt. So kom-
men insbesondere für die Batterieproduktion eine Reihe von herstellungsinten-
siven Materialien zum Einsatz. Das führt zu Veränderungen in der Rohstoffförde-
rung und den Zulieferketten. So benötigt die heutige Lithium-Ionen-Technologie 
relevante Mengen an Kobalt, welches sowohl für seine sozial und ethisch prob-
lematischen Förderbedingungen als auch für seine hohen Umweltlasten in der 
Kritik steht. Auch kommen in Lithium-Ionen-Batterien große Mengen an Kupfer 
und Nickel zum Einsatz, die ebenfalls mit Umweltlasten verbunden sind. Zuletzt 
wird auch bei Lithium häufig hinterfragt, welche Folgen dessen Gewinnung hat.

Mehr als die Hälfte des globalen Lithiumbedarfs wird in Australien gewonnen. 
Der Anteil des sogenannten südamerikanischen Lithiumdreiecks nimmt ab. 
Beim dortigen Lithiumabbau steht der Wasserverbrauch besonders im Fokus, 
da die Lithiumgewinnung aus Salzseen in einem ökologisch sensiblen Raum 
stattfindet. Kaum bekannt ist dabei, dass der Wasserbedarf für die Lithiummenge 
einer Antriebsbatterie für ein ganzes Fahrzeugleben nur etwas höher ist als für 
die Erzeugung von gut einem Kilogramm Rindfleisch. Jedoch kann auch dies ein 
Problem darstellen, wenn Wasser knapp ist.

Aufgrund der hohen Effizienz liegen Elektrofahrzeuge bezogen auf 
den Gesamtenergiebedarf über den Lebensweg vorn. Hinsichtlich des 

gesamten Rohstoffaufwandes haben Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor einen 
Vorteil. Hier besteht noch Verbesserungspotenzial, insbesondere im Bereich der 
Energiespeicher. Die Weiterentwicklung von Produktion, Materialeffizienz und 
Speichertechnologie wird die Bilanz aller Voraussicht nach deutlich verbessern.

!
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Klar ist: Bei den alternativen Antrieben müssen wir Sorge tragen, dass beim 
Vorher schon ans Nachher gedacht wird. Deswegen hat das Bundesumwelt-
ministerium die Entwicklung von Recyclingverfahren für neue Komponenten 
gefördert und es gelten schon jetzt Wiederverwertungsvorgaben für Batterien 
und Fahrzeuge. Prozessfortschritte, eine höhere Materialeffizienz, technologische 
Innovationen, mehr erneuerbare Energien in der Herstellung und auch Re-
cycling können dazu beitragen, den Rohstoffbedarf zu senken. 

Bei den Antriebsbatterien ist ein solcher Trend bereits zu beobachten. So gibt 
es mittlerweile Batterien, die ganz ohne Kobalt auskommen und bei insgesamt 
geringerem Rohstoffeinsatz sogar höhere Reichweiten ermöglichen. In welchem 
Maße sich dies fortsetzt, muss weiter beobachtet und begleitet werden. Weiterhin 
ist ein verstärkter Fokus auf die Lieferketten und Sorgfaltspflichten der Unter-
nehmen ein vielversprechender Ansatz zur Bekämpfung von Missständen. Es 
gibt zunehmend Initiativen und gesetzliche Anstrengungen in diesem Bereich. 
Diese bedürfen aber weiterhin viel zusätzlichen Engagements von den betei-
ligten Akteuren. Um die vorgenannten Ansätze in die Breite zu tragen, wird im 
Rahmen des Aktionsplans Kreislaufwirtschaft der EU ein neuer Rechtsrahmen 
für Batterien geschaffen werden. Darin soll es nicht nur um Recycling gehen, 
sondern auch um die nachhaltige Beschaffung der Rohstoffe und einen umwelt-
freundlichen Herstellungsprozess der Batterien. 
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Das Elektroauto steht mit vielen positiven Umwelteigenschaften nicht alleine 
da. Brennstoffzellen-Pkw fahren zum Beispiel ebenfalls lokal emissionsfrei und 
klimaneutral, sofern der Wasserstoff mit erneuerbarem Strom erzeugt wird. 
Synthetische Kraftstoffe – häufig E-Fuels oder Power-to-Liquid/Power-to-Gas 
genannt – können bei Produktion mit Strom aus erneuerbaren Energien sogar 
Benzin- und Diesel-Pkw klimaneutral machen, auch wenn dann die Probleme 
der Luftreinhaltung im Fahrbetrieb bestehen bleiben. Um deren Potenzial zum 
Klimaschutz einordnen zu können, werden im Folgenden zwei Kernfragen 
beantwortet: 

Wieviel Energie braucht man für Mobilität mit solchen 
Technologien?
Vor allem E-Fuels haben einen systembedingten Nachteil: Die Nutzung in Fahr-
zeugen mit Verbrennungsmotor ist im Vergleich zum E-Motor weitaus weniger 

Alternativen 
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effizient. Zudem verbraucht die Erzeugung der Kraftstoffe mehr Energie als 
anschließend als Kraftstoff zur Verfügung steht. Denn um aus Strom, Wasser und 
Kohlendioxid Flüssigkraftstoff herzustellen, sind mehrere Umwandlungsschritte 
nötig, die jeweils erhebliche Energieverluste mit sich bringen. Mit Abstrichen gilt 
das auch für Wasserstoff- und Brennstoffzellenfahrzeuge. Weil diese elektrisch 
fahren, ist der bloße Antrieb zwar ähnlich effizient wie beim Elektroauto. Aber 
die Erzeugung des Wasserstoffs und die anschließende Wiederverstromung 
in der Brennstoffzelle sind ebenfalls mit Verlusten verbunden. Im Endeffekt 
braucht die Nutzung all dieser Varianten daher mehr Energie als die direkte Nut-
zung des Stroms im Elektroauto. Abbildung 3 veranschaulicht die Unterschiede 
am Beispiel von 100 Kilometern Fahrstrecke. Im Vergleich zum Elektroauto 
benötigt ein Brennstoffzellenfahrzeug dreimal mehr Energie und die Nutzung 
synthetischer Kraftstoffe bis zu sechsmal so viel.

Abbildung 3: Strombedarf aus erneuerbaren Energien für verschiedene 
theoretische Antriebs- und Kraftstoffkombinationen pro 100 Kilometer 
für aktuelle Fahrzeuge

Elektromotor

18 Kilowattstunden

Synthetischer Kraftstoff 
(aus erneuerbaren  

Energien hergestellt)

115 Kilowattstunden

Wasserstoff 
(Brennstoffzelle)

54 Kilowattstunden

Quelle:  eigene Darstellung auf Basis von Daten des ifeu
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Kein Problem, sollte man denken, so lange der eingesetzte Strom erneuerbar 
ist. Fahrzeuge, für die Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe in Deutschland 
hergestellt werden, nutzen immerhin zum gleichen Teil erneuerbaren Strom wie 
batterieelektrische Fahrzeuge. Durch den höheren Energieverbrauch in Kraft-
stoffbereitstellung und Verbrennung potenziert sich die Klimalast der Strom-
mix-Anteile aus Steinkohle-, Braunkohle- und Erdgaskraftwerken aber mit je-
dem gefahrenen Kilometer. Daher haben heutige Brennstoffzellenfahrzeuge, für 
die Wasserstoff mit deutschem Strom produziert wird, auch über den gesamten 
Lebensweg deutlich höhere Treibhausgasemissionen als batterie elektrische und 
sogar konventionelle Fahrzeuge. Und auch wenn synthetische Kraftstoffe die 
Produktion neuer Elektro- oder Brennstoffzellenautos nicht notwendig macht, 
ist die Klimawirkung über den Lebensweg mit dem deutschen Strommix etwa 
dreimal so hoch wie bei batterieelektrischen Fahrzeugen.

Und wenn man diese Kraftstoffe ausschließlich aus 
erneuerbarem Strom herstellt?
Dann wären sie klimafreundlich. Die dargestellten Unterschiede beim Energie-
bedarf schlagen sich jedoch nicht nur in der Umweltbilanz, sondern auch in den 
Kosten nieder. Kraftstoffe, für die viel mehr neue Windräder errichtet werden 
müssten, wären in der Herstellung viel teurer – nicht nur als Benziner und Diesel, 
sondern auch als Strom für die Batterie (siehe Abbildung 3). Dies gilt selbst dann, 
wenn für die E-Fuels besonders günstige Standorte für erneuerbare Energien 
genutzt werden können. 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass auch Anlagen zur Aufspaltung von Wasser in 
Wasserstoff und Sauerstoff, sogenannte Elektrolyseure, und die weiteren Anlagen 
zur Synthetisierung zu Kraftstoffen erhebliche Rohstoff- und Ressourcen bedarfe 
nach sich ziehen. Und auch die lokalen Umweltwirkungen durch Schadstoffe 
bleiben bei Verbrennungsmotoren selbst bei Verwendung von E-Fuels zu großen 
Teilen bestehen. Auch wenn synthetische Kraftstoffe damit für den Einsatz 
in Pkw weniger geeignet sind, können sie in Bereichen, in denen die direkte 
Nutzung von Strom bzw. Speicherung in einer Batterie nicht möglich ist, zum 
Beispiel im Luftverkehr, zukünftig notwendig und sinnvoll sein.
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Fazit
Elektrofahrzeuge können nicht die einzige Strategie sein, um den Zielen des 
Klima- und Umweltschutzes im Straßenverkehr gerecht zu werden. Eine nach-
haltige Verkehrswende gelingt nur, wenn der Fokus auch auf Vermeidung und 
Verlagerung gelegt wird. Das entspricht auch dem Bild der lebenswerten Stadt 
mit einem attraktiven öffentlichen Personennahverkehr, mehr Rad- und Fußver-
kehr und kurzen Wegen zwischen Arbeiten, Wohnen und Versorgung. Dennoch 
wird voraussichtlich ein erheblicher Teil der Verkehrsleistung auch künftig mit 
motorisierten Fahrzeugen erbracht werden.

Deshalb muss der Autoverkehr klima- und umweltfreundlicher werden. Hierzu 
kann das Elektroauto einen zunehmend wichtigen Beitrag leisten. Das gilt beson-
ders für den Klimaschutz, wo das Elektroauto bereits heute deutliche Vorteile hat. 
Dieser Vorsprung wird weiter zunehmen, denn der Anteil erneuerbarer Energien 
an der Stromerzeugung wächst stetig. Heute neu zugelassene Fahrzeuge sind 
höchstwahrscheinlich 2030 noch auf der Straße, wenn schon mindestens 65 Pro-
zent des Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen sollen.
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Bei den anderen Umweltwirkungen ergibt sich ein differenzierteres Bild: Der 
Rohstoffaufwand ist bei Elektroautos höher als bei konventionellen Fahrzeugen, 
ebenso die Masse des insgesamt ausgestoßenen Feinstaubs. Bei den Stickoxid-
emissionen stehen insbesondere Dieselfahrzeuge mittlerweile besser da, da sie 
mit Neuzulassung ab 2020 die gesetzlichen Grenzwerte auch im realen Betrieb 
weitgehend einhalten. Jedoch hängt die tatsächliche Gesundheitsbelastung auch 
vom Ort der Emissionen ab. Es spielt also eine Rolle, „was direkt am Auspuff 
rauskommt“. Hier haben Elektrofahrzeuge wegen ihrer lokalen Emissionsfreiheit 
weiterhin Vorzüge im belasteten Stadtverkehr.

Insgesamt kommt es also darauf an, wie Gewichtung, Abwägung und Zeitrahmen 
bei einer Gesamtbetrachtung angesetzt werden. Wiegt Klimaschutz schwerer als 
der Rohstoffverbrauch? Welchen Wert hat Gesundheitsschutz vor Ort gegenüber 
Emissionen außerhalb der Innenstädte? Und: Welche klimafreundlichen Alter-
nativen gibt es eigentlich, wenn uns das Auto erhalten bleiben soll?
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Verwaltungsvereinbarung Sonderprogramm „Stadt und Land“ 

 

über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104b des 

Grundgesetzes und aufgrund des Haushaltsgesetzes 2020 

für Investitionen in den Radverkehr durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“  

 

(VV SP „S&L“) 

vom 05.11./22.12.2020 

 

 
Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr und digita-

le Infrastruktur,  

 

- nachstehend "Bund" genannt –  

 

und 

 

die Länder der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die für Verkehr zuständigen Ministe-

rinnen/Minister und Senatorinnen/Senatoren,  

 

- nachstehend "Länder"/"Land" genannt –  

 

schließen folgende Vereinbarung: 

 

 

Präambel 
Aufgrund des Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 

2020 (Haushaltsgesetz 2020) vom 21. Dezember 2019 stellt der Bund den Ländern Finanzhil-

fen für Investitionen in den Radverkehr durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ zur 

Verfügung. Dieses Finanzhilfeprogramm ist Bestandteil des Klimaschutzprogrammes 2030 

der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050. Als Teil eines von vier 

Maßnahmenelementen des Klimaschutzprogrammes soll das Finanzhilfeprogramm zu einem 

effizienten Klimaschutz und der konsequenten Gestaltung einer modernen und menschenge-

rechten Mobilität beitragen. Der Bund unterstützt die Länder, Gemeinden und Gemeindever-

bände – letztgenannte im Folgenden unter dem Begriff Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände) 

zusammengefasst – insbesondere zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums bei dem 

Aufbau eines sicheren, in lückenlosen Netzen geplanten und mit geringen Verlustzeiten nutz-

baren Radverkehrssystems. Ein solches trägt zu einer nachhaltigen und umweltschonenden 

Mobilität bei, aggregiert Quelle-Ziel-Verkehre, vermeidet Staus und verflüssigt den Verkehr 

insgesamt. Ziel ist es weiter, dabei sowohl in urbanen als auch in ländlichen Räumen das 

Fahrradfahren sicherer und attraktiver für die Radfahrenden zu gestalten und einen Umstieg 

vom Kfz auf das Fahrrad zu erreichen. Die ländlichen Räume, die bislang durch ein Pkw-

orientiertes Mobilitätsverhalten geprägt sind, bieten dabei besondere Chancen, aber auch spe-

zifische Herausforderungen. Eine deutliche Verlagerung, insbesondere der Verkehre bis zu 

einer Länge von rund 15 Kilometern vom Kfz auf das Fahrrad, fördert die Luftreinhaltung 

und den Lärmschutz, trägt signifikant zum Klimaschutz bei und schützt die Umwelt. Durch 

den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur kann insbesondere in urbanen Räumen und Metro-

polregionen angesichts der erwarteten Stauvermeidung ein volkswirtschaftlicher Nutzen gene-

riert werden. Dadurch zu erzielende Kosteneinsparungen sind ein direkter Beitrag zur Wirt-

schaftsförderung. Volkswirtschaftlich ist darüber hinaus die mit dem Radfahren in der Regel 

verbundene Verbesserung der Gesundheit relevant. Die aktive Mobilität soll außerdem die 
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Lebensqualität erhöhen, gesellschaftliche Teilhabe und Freiheit ermöglichen. Vor dem Hin-

tergrund der zu erreichenden Klimaschutzziele ist ein Handeln jetzt und in den nächsten Jah-

ren dringend geboten. 

 

Die Radverkehrsinfrastruktur muss hohe Anforderungen für einen sicheren und attraktiven 

Radverkehr aller Nutzergruppen hinsichtlich einer gut erkennbaren Linienführung, der Quer-

schnitt- und Knotenpunktgestaltung erfüllen. Sie ist in der Regel getrennt von Flächen anderer 

Verkehrsarten zu führen. Der Bund und die Länder stimmen überein, dass die Radverkehrsin-

frastruktur zunehmend ein wichtiger Teil eines vernetzten und leistungsstarken Mobilitätsan-

gebotes ist, welches wiederum eine zentrale Voraussetzung bei der Schaffung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse ist. Zur Attraktivitätssteigerung des Radverkehrs und der Förderung mul-

timodaler Verkehre müssen auch geeignete und sichere Fahrradabstellmöglichkeiten geschaf-

fen werden. Die bestehende und die zu schaffende Radverkehrsinfrastruktur müssen den 

Stand der Technik berücksichtigen und auch die zunehmende Nutzung von Lastenrädern be-

rücksichtigen. 

 

Die Unterstützung der Länder und Gemeinden mit Finanzhilfen durch den Bund erfolgt dabei 

nach folgenden Grundsätzen: 

 

I. Bund und Länder stimmen darin überein, dass die Finanzhilfen die Planung und den Bau 

von hochwertigen, sicheren und leistungsfähigen Radverkehrsinfrastrukturen unterstützen. Sie 

ersetzen nicht die grundsätzliche Aufgabe der Länder und Gemeinden zur Planung und Finan-

zierung sowie zum Bau und Betrieb von Radverkehrsinfrastruktur in ihrem Zuständigkeitsbe-

reich. 

 

II. Bund und Länder sind sich bewusst, dass die langfristige und nachhaltige Benutzbarkeit 

der Radverkehrsinfrastruktur eine bedarfsgerechte bauliche und betriebliche Unterhaltung, 

Instandsetzung, Anpassung und Erneuerung durch den jeweiligen Baulastträger der Länder 

und Gemeinden erfordert. 

 

III. Zur Gewährleistung eines für alle Nutzergruppen attraktiven Radverkehrs mit hoher ob-

jektiver und subjektiver Verkehrssicherheit muss die Radverkehrsinfrastruktur einen hoch- 

und gleichwertigen Standard aufweisen; dazu gehört auch die Durchführung entsprechender 

Sicherheitsaudits. Hochwertiger Standard bedeutet, dass mindestens nach den bundesweit 

anerkannten technischen Regelwerken, die durch länderspezifische Regelwerke ergänzt wer-

den können, geplant und gebaut wird.  

Abweichungen von dem hochwertigen Standard sind möglichst zu vermeiden, in Ausnahme-

fällen auf kurze Streckenabschnitte  zu beschränken und zu begründen. Weder der Nutzen 

noch die Verkehrssicherheit dürfen durch die Abweichungen beeinträchtigt werden. 

 

IV. Bund und Länder sind sich einig, Finanzierungsmittel für die Errichtung der Radverkehrs-

infrastruktur zuerst in anderen Programmen zu suchen. 

 

V. Die Länder gewährleisten einen möglichst effizienten und sparsamen Mitteleinsatz durch 

- Priorisierung von förderfähigen Maßnahmen mit einer hohen Maßnahmenwirkung zur Er-

reichung einer Verkehrsverlagerung insbesondere hin zum Klimaschutz und 

- Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Maßnahmen. 

 

Auf dieser Grundlage vereinbaren Bund und Länder: 
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Artikel 1 

Finanzhilfen des Bundes und deren Verteilung an die Länder 

 

(1) Auf der Grundlage von Artikel 104b Grundgesetz stellt der Bund den Ländern nach Maß-

gabe des Bundeshaushaltes 2020 bis zum Ablauf des Jahres 2023 Finanzhilfen für Investitio-

nen in den Radverkehr durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ aus dem Einzelplan 12 

(Kap. 1210, Tgr. 09. Titel 882 92) in Form nicht rückzahlbarer Zuschüsse zur Verfügung. Die 

Gewährung der Finanzhilfen erfolgt nach Maßgabe des jeweiligen Bundeshaushalts. Der 

Bund nimmt bis zu 2% der Ausgabeansätze für Informationsangebote, Evaluierungen und 

gutachterliche Untersuchungen sowie die kommunikative Begleitung des Programms durch 

die Beauftragung Dritter in Anspruch, wobei sich die auf die Länder zu verteilenden Mittel 

entsprechend verringern.  

 

(2) Die jeweils zur Verfügung stehenden Finanzhilfen des Bundes verteilen sich auf die Län-

der gemäß nachfolgenden Prozentsätzen, welche auf eine Stelle nach dem Komma gerundet 

wurden: 

 

 
 

(3) Der Verteilung der Bundesmittel auf die Länder liegt folgender Schlüssel zu Grunde: An-

teil am CO2-Ausstoß des Straßenverkehrs (40 v.H.), Radverkehrsanteil am Gesamtverkehrs-

aufkommen (20 v.H.), Bevölkerungszahl (17 v.H.), Bevölkerungsdichte (3 v.H.) und Fläche 

(20 v.H.). 

 

 

  

Länder %

Baden-Württemberg 10,9

Bayern 14,8

Berlin 4,6

Brandenburg 4,7

Bremen 3,2

Hamburg 3,6

Hessen 6,9

Mecklenburg-Vorpommern 4,0

Niedersachsen 10,1

Nordrhein-Westfalen 15,1

Rheinland-Pfalz 5,1

Saarland 1,2

Sachsen 4,5

Sachsen-Anhalt 3,8

Schleswig-Holstein 4,3

Thüringen 3,1

Insgesamt 100,0
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Artikel 2 

Finanzierungsbeteiligung des Bundes und der Länder 

 

(1) Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der förderfähigen Maßnahmen mit einem Re-

gelfördersatz in Höhe von bis zu 75 v.H., bei finanzschwachen Gemeinden
1
 und struktur-

schwachen Regionen
2
 einen Höchstsatz in Höhe von bis zu 90 v.H. der förderfähigen Ausga-

ben. Abweichend von Satz 1 beteiligt sich der Bund befristet bis zum 31. Dezember 2021 an 

der Finanzierung der förderfähigen Maßnahmen mit einem Regelfördersatz in Höhe von bis 

zu 80 v.H. der förderfähigen Ausgaben. 

 

(2) Der Landesanteil kann sowohl aus Mitteln des Landeshaushalts wie auch aus kommunalen 

Haushalten aufgebracht werden. Die Länder tragen dafür die Sorge, dass bei förderungsfähi-

gen Maßnahmen in der Baulast der Gemeinden die jeweilige Gemeinde einen angemessenen 

Eigenanteil trägt. Soweit es die förderfähige Maßnahme betrifft, darf der Eigenanteil des Lan-

des oder der Gemeinde nicht durch andere Förderprogramme des Bundes oder der Europäi-

schen Union (EU) ersetzt werden. 

 

 

Artikel 3 

Förderfähige Maßnahmen und Fördervoraussetzungen 

 

(1) Mit den Finanzhilfen des Bundes sollen Investitionen der Länder und Gemeinden in die 

Radverkehrsinfrastruktur, mit Blick auf ein flächendeckendes Angebot, bevorzugt auch inter-

kommunale Maßnahmen, insbesondere Stadt-Umland-Verbindungen einschließlich Maßnah-

men zur Bildung interkommunaler Radverkehrsnetze, gefördert werden, die ohne eine finan-

zielle Beteiligung des Bundes erst nach dem Jahr 2023 oder überhaupt nicht getätigt würden. 

 

(2) Die Finanzhilfen des Bundes für Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur werden für 

solche Investitionen eingesetzt, die durch die gezielte Verbesserung der Radinfrastruktur de-

ren Attraktivität und Sicherheit erhöhen, einen Beitrag zur Schaffung durchgängiger Netze 

leisten und mindestens entsprechend den bundesweit anerkannten technischen Regelwerken, 

die durch länderspezifische Regelwerke ergänzt werden können, geplant und umgesetzt wer-

den. 

 

Die Finanzhilfen können insbesondere eingesetzt werden für: 

 

a) den Neu-, Um- und Ausbau einschließlich der erforderlichen Planungsleistungen Dritter 

(außerhalb der öffentlichen Verwaltung) und benötigten Grunderwerb von: 

 

i) straßenbegleitenden, vom motorisierten Individualverkehr (MIV) möglichst getrennten 

Radwegen (auch als Radfahr- und Schutzstreifen ausgebildet) einschließlich deren baulichen 

Trennung vom Kfz-Verkehr, 

ii) eigenständigen Radwegen, 

iii) Fahrradstraßen und Fahrradzonen, 

iv) Radwegebrücken oder -unterführungen zur höhenfreien Querung, insbesondere von Stra-

ßen, Schienen- und Wasserwegen im Zuge von Radverbindungen, 

                                                 
1
 Finanzschwache Gemeinden sind solche, die nach dem jeweiligen Landesrecht ein Haushaltssicherungskonzept 

aufstellen müssen oder eine vergleichbare finanzschwache Haushaltssituation nachweisen können. 
2
Nach dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen vom 13. August 2020 (BGBl. I Nr. 37 S. 1795ff.). 
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v) Knotenpunkten, die die Komplexität reduzieren, die Verkehrsströme trennen, eine voll-

ständig gesicherte Führung des Radverkehrs vorsehen und/oder Sichthindernisse konsequent 

beseitigen, ebenso der Bau von Schutzinseln und/oder deutlich vorgezogenen Haltelinien, 

 

Hierzu gehören auch die aus Verkehrssicherheitsgründen erforderlichen Elemente der ver-

kehrstechnischen Ausstattung der Wege einschließlich Beleuchtungsanlagen und wegweisen-

de Beschilderung in Anlehnung an das Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den 

Radverkehr. 

 

b) den Neu-, Um- und Ausbau der Anlagen des ruhenden Verkehrs einschließlich der erfor-

derlichen Planungsleistungen Dritter (außerhalb der öffentlichen Verwaltung) für Fahrräder 

und Lastenräder von: 

 

i) Abstellanlagen, die eine diebstahlsichere, standfeste und stabile Befestigung von Fahrrädern 

ermöglichen, wie beispielsweise Anlehnbügel, Doppelstockparksysteme oder Fahrradboxen, 

ii) Fahrradparkhäusern an wichtigen Quellen/Zielen des Radverkehrs. 

 

c) betriebliche Maßnahmen zur Optimierung des Verkehrsflusses für den Radverkehr, die 

Koordinierung aufeinanderfolgender Lichtsignalanlagen, getrennte Ampelphasen (Grünpha-

sen) für die unterschiedlichen Verkehrsströme zur Verbesserung der Sicherheit des Radver-

kehrs oder des Verkehrsflusses für den Radverkehr. 

 

d) die Erstellung von erforderlichen Radverkehrskonzepten durch Dritte (außerhalb der öf-

fentlichen Verwaltung) unter Berücksichtigung der Verknüpfung mit anderen Mobilitätsfor-

men, insbesondere dem Fußverkehr. Die Ausgaben hierfür sind als vorweggenommene Pla-

nungskosten erst zusammen mit der Umsetzung der ersten daraus folgenden investiven Maß-

nahme heraus förderfähig. 

 

Verwaltungskosten (mit Ausnahme der erforderlichen Planungsleistungen Dritter außerhalb 

der öffentlichen Verwaltung) sind nicht förderfähig. Machbarkeitsstudien und Potenzialanaly-

sen verbleiben Aufgabe des jeweiligen Vorhabenträgers und sind ebenfalls nicht förderfähig. 

 

(3) Radschnellwege im Sinne des Art. 3 Absatz 1 der Verwaltungsvereinbarung über die Ge-

währung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104b des Grundgesetzes in 

Verbindung mit § 5b Bundesfernstraßengesetz zum Bau von Radschnellwegen in Straßenbau-

last der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sind im Rahmen dieser Vereinbarung 

nicht förderfähig.  

 

(4) Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Investition 

 

a) bau- und verkehrstechnisch einwandfrei ist, 

 

b) unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant ist, 

 

c) eine eigene Verkehrsbedeutung insbesondere für Berufs- oder Alltagsverkehre hat und ins-

gesamt eine positive Prognose hinsichtlich des Verlagerungspotenziales aufweist, 

 

d) nicht ausschließlich touristischen Verkehren dient oder zu dienen bestimmt ist, 

 

e) die Planung im Rahmen eines integrierten Verkehrskonzeptes oder mindestens eines Rad-

verkehrskonzeptes bzw. Radnetzes erfolgt, 
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f) dauerhaft, verkehrssicher und nachhaltig – einschließlich Winterdienst – durch die Träger 

der Straßenbaulast der Länder und Gemeinden betrieben und unterhalten werden kann. 

 

(5) Die Länder beachten bei der Auswahl der zu fördernden Maßnahmen und Verwendung 

der Bundesmittel die Erreichung der in der Präambel genannten Ziele (vgl. Anlage 1). Die 

Länder achten – je nach der Siedlungsstruktur im jeweiligen Bundesland - auf eine angemes-

sene Verteilung der Mittel zwischen urbanen und ländlichen Regionen mit dem Ziel der Her-

stellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. 

 

 

Artikel 4 

Verfahren 

 

(1) Das Verfahren richtet sich nach Art. 4 der Grundvereinbarung zwischen dem Bund und 

den Ländern über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 

104a Absatz 4 des Grundgesetzes vom 19. September 1986 (MinBlFin. 1986, S. 238; im fol-

genden Grundvereinbarung genannt). 

 

(2) Vor Bewilligung der Finanzhilfen sind dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) Angaben 

zu den einzelnen förderfähigen Maßnahmen (zum Fördergegenstand, Region und Träger des 

Vorhabens, zu den Investitionskosten und den Förderbeiträgen) nach dem in der Anlage 2a 

beigefügten Muster zum 1. eines jeden Monats zu übermitteln. Die Länder stellen sicher, dass 

die Finanzhilfen unter Beachtung des EU-Beihilferechts gewährt werden. 

 

(3) Äußert sich das BAG nach Vorliegen vollständiger Angaben nach Absatz 2 Satz 1 nicht 

innerhalb einer Frist von einem Monat, wird unterstellt, dass es keine Einwendungen erhebt. 

Beabsichtigt das BAG, einzelne Maßnahmen von der Förderung auszuschließen, teilt es dies 

dem Land innerhalb dieser Frist schriftlich mit und legt innerhalb einer weiteren Frist von 

zwei Wochen seine Gründe dem Land schriftlich dar. 

 

(4) Eine einfache und verwaltungseffiziente Ausgestaltung des Verfahrens soll die Belastun-

gen der Verwaltung des Bundes, der Länder und Kommunen so gering wie möglich halten. 

 

(5) Sollten die Länder zur Vereinfachung des Verwaltungsaufwands Pauschalen zur Feststel-

lung der Planungskosten oder der zuwendungsfähigen Investitionskosten einer förderfähigen 

Maßnahme in ihren Länderprogrammen zur Radverkehrsinfrastrukturförderung verwenden, 

werden diese Pauschalen als Grundlage für die Abrechnung der Förderung durch den Bund 

akzeptiert. 

 

 

Artikel 5  

Haushaltsrechtliche Durchführung 

 

(1) Die Finanzhilfen des Bundes werden nach Maßgabe von Artikel 6 der Grundvereinbarung 

den Ländern zum Abruf zur Verfügung gestellt. 

 

(2) Die Einwilligung zur Inanspruchnahme von Ausgaberesten wird der Bund erteilen, sofern 

dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur die kassenmäßige Deckung 

möglich ist. 
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Artikel 6 

Abrechnung und Umverteilung der Bundesmittel 

 

(1) Die Länder teilen dem BAG frühzeitig, spätestens zum 1. Oktober eines jeden Jahres mit, 

welche Kassenmittel sie voraussichtlich bis zum Jahresende sowie in den Folgejahren abrufen 

werden, ob Mittel zur Umverteilung zur Verfügung stehen oder zusätzliche Mittel verausgabt 

werden könnten (Anlage 2b). Artikel 4 Absatz 3 gilt nicht sinngemäß für die Mitteilung der 

Mehrbedarfe gemäß Satz 1 Variante 3. 

 

(2) Auf Basis der Mitteilungen gemäß Absatz 1 kann der Bund nach Anhörung der Länder 

nicht benötigte Mittel zur zwischenzeitlichen Aufstockung anderer Länderanteile verwenden. 

Die Umverteilung erfolgt mit dem Ziel eines möglichst vollständigen Gesamtmittelabflusses 

innerhalb der Laufzeit dieser Verwaltungsvereinbarung. 

 

(3) Der Bund wird einem Land die Kassenmittel, die er zugunsten anderer Länder abgegeben 

hat, in einem oder mehreren folgenden Jahren, spätestens im letzten Jahr in dem Haushalts-

mittel zur Verfügung stehen, bereitstellen, wenn dieses Land die Kassenmittel durch Projekte 

belegt hat und die kassenmäßige Deckung durch Minderausgaben der anderen Länder mög-

lich ist. Zu diesem Zweck kann der Bund den zuvor durch die zwischenzeitliche Aufstockung 

begünstigten Ländern, die nach dem Verteilungsschlüssel zustehenden, nicht gebundenen 

Kassenmittel, in den folgenden Jahren, spätestens im letzten Jahr in dem Haushaltsmittel zur 

Verfügung stehen, in Höhe der Aufstockung kürzen. 

 

Sofern und soweit Länder bis zum 1. Oktober 2022 den Abfluss der ihnen für den Zeitraum 

bis zum Jahr 2023 zugedachten Mittel nicht plausibel darlegen können, kann der Bund die 

Mittel dauerhaft auf andere Länder übertragen. 

 

(4) Kassenmittel, die zur Umverteilung gemäß Absatz 2 zur Verfügung stehen oder die die 

Länder gemäß Absatz 3 Satz 3 auch zum Ende der Laufzeit nicht verbrauchen und zur endgül-

tigen Umverteilung zur Verfügung stehen, werden im Verhältnis der mitgeteilten Mehrbedar-

fe gemäß Absatz 1 Satz 1 Variante 3 umverteilt. In diesem Fall bleibt der Verteilungsschlüssel 

nach Artikel 1 Absatz 2 unberücksichtigt. 

 

 

Artikel 7 

Zweckentsprechende Inanspruchnahme und Verwendung der Bundesmittel 

 

(1) Die Länder weisen dem BAG bis zum 1. April eines jeden Jahres für das vorangegangene 

Jahr die zweckentsprechende Inanspruchnahme und Verwendung der Bundesmittel sowie die 

Kofinanzierung anhand des in der Anlage 3 beigefügten Musters nach. Hinsichtlich des Ver-

fahrens findet Artikel 6 Absatz 3 der Grundvereinbarung entsprechend Anwendung. 

 

(2) Die Länder unterrichten das BAG nach Abschluss ihrer verwaltungsmäßigen Prüfung der 

Verwendungsnachweise über die Verwendung der Bundesmittel inklusive ihrer Verteilung 

auf Stadt, Land und Stadt-Umland in Form eines zusammenfassenden Berichts. Dieser muss 

auch die Daten und Ergebnisse der Kontrolle der Zielerreichung durch die Länder gemäß Ar-

tikel 3 Absatz 5 beinhalten. Die Länder teilen dem BAG einschlägige Prüfungsbemerkungen 

ihrer Rechnungsprüfungsbehörde mit. 

 

(3) Die Finanzhilfen stehen nach Maßgabe des jeweiligen Bundeshaushalts für Maßnahmen 

nach Artikel 3 zur Verfügung 
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Artikel 8 

Rückforderung von Mitteln 

 

(1) Die Länder zahlen die entsprechenden Finanzhilfen zurück, wenn geförderte Maßnahmen 

nicht die Voraussetzungen der Verwaltungsvereinbarung erfüllen oder baulich/verkehrs-

technisch nicht umgesetzt werden. 

 

(2) Zurückgezahlte Finanzhilfen können vom jeweiligen Land vorbehaltlich des Absatzes 3 

Satz 1 erneut in Anspruch genommen werden. 

 

(3) Zurückzuzahlende Bundesmittel sind ab dem Zeitpunkt der Auszahlung zu verzinsen und 

an den Bund abzuführen. Artikel 11 Absatz 2 Satz 2 wird angewandt. 

 

 

Artikel 9 

Evaluierung 

 

Die Finanzhilfen werden regelmäßig durch den Bund im Zusammenwirken mit den Ländern 

evaluiert. Hierzu gehört auch die angemessene Verteilung der Finanzhilfen zwischen den ur-

banen und ländlichen Regionen. Eine wesentliche Grundlage der Evaluierung ist die Bereit-

stellung von Verkehrs- und Unfalldaten (einschließlich des Radverkehrsanteils am Gesamt-

verkehrsaufkommen) und Daten zum CO2-Ausstoß aus dem Verkehrsbereich durch die Län-

der. Die Gewinnung sonstiger, für die Evaluierung unabdingbarer Informationen hat so zu 

erfolgen, dass die beteiligten Stellen möglichst gering belastet werden. 

 

 

Artikel 10 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

(1) Die Förderung des Bundes ist in der öffentlichen Kommunikation (z.B. Pressemitteilun-

gen, Veröffentlichungen, Internet, Veranstaltungen) angemessen darzustellen. 

 

(2) Im Bewilligungsbescheid gegenüber den Gemeinden bringen die Länder zum Ausdruck, 

inwieweit die Förderung auf Finanzhilfen des Bundes beruht und legen den Gemeinden auf, 

die Förderung durch den Bund während des Baus und nach Fertigstellung in geeigneter Form 

auszuweisen. Dabei sind das Logo „Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-

tur“ und eine Dachmarke, sobald der Bund eine zur Verfügung stellt, zu verwenden. Das 

BAG stellt den Ländern die entsprechenden Wortbildmarken elektronisch zur Verfügung. 

Nach Abschluss der Bundesförderung zu einem bedeutenden Radverkehrsvorhaben ist die 

Bundesförderung dauerhaft, z.B. durch Plaketten oder Hinweistafeln darzustellen. 

 

(3) Die Länder wirken darauf hin, das BAG in die öffentlichkeitswirksame Kommunikation 

der Förderung sowie in wesentliche öffentlichkeitswirksame Termine bedeutender Maßnah-

men rechtzeitig einzubinden. Die Länder werden mit dem BAG jährlich Termine zur gemein-

samen Vorstellung von geförderten Maßnahmen abstimmen. 
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Artikel 11 

Anwendung der Grundvereinbarung 

 

(1) Im Übrigen finden die Regelungen der Grundvereinbarung zwischen dem Bund und den 

Ländern über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104a 

Absatz 4 a. F. des Grundgesetzes vom 19. September 1986 (MinBlFin. 1986, S. 238) Anwen-

dung. 

 

(2) Wird die 30-Tage-Frist nach Artikel 6 Absatz 1 der Grundvereinbarung überschritten, so 

kann der Bund für die Zeit vom Fristablauf bis zur zweckentsprechenden Verwendung Zinsen 

verlangen. Der Zinssatz entspricht dem vom Bundesministerium der Finanzen jeweils durch 

Rundschreiben an die obersten Bundesbehörden bekanntgegebenen Zinssatz für Kredite des 

Bundes zur Deckung von Ausgaben; der Zinssatz beträgt jedoch mindestens 0,1 Prozent jähr-

lich. 

 

 

Artikel 12 

Inkrafttreten 

 

Die Verwaltungsvereinbarung tritt mit Gegenzeichnung aller Länder in Kraft. 
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Für die Bundesrepublik Deutschland 

Der Bundesminister für Verkehr und digitale 

Infrastruktur 

Andreas Scheuer 

Berlin, den 05.11.2020 

  

Für das Land Baden-Württemberg 

Der Minister für Verkehr 

Winfried Hermann 

Stuttgart, den 08.12.2020 

Für den Freistaat Bayern 

Die Staatsministerin für Wohnen, Bau und 

Verkehr 

Kerstin Schreyer 

München, im November 2020 

Für das Land Berlin 

Die Senatorin für Umwelt, Verkehr und Kli-

maschutz 

Regine Günther 

Berlin, den 03.12.2020 

Für das Land Brandenburg 

Der Minister für Infrastruktur und Landes-

planung 

Guido Beermann 

Potsdam, den 18.12.2020 

Für die Freie Hansestadt Bremen 

Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, 

Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungs-

bau 

Dr. Maike Schaefer 

Bremen, den 13.11.2020 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 

Der Senator für Verkehr und Mobilitätswen-

de 

Dr. Anjes Tjarks 

Hamburg, den 11.11.2020 

Für das Land Hessen 

Der Minister für Wirtschaft, Energie, Ver-

kehr und Wohnen 

Tarek Al-Wazir 

Wiesbaden, den 15.11.2020 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

Der Minister für Energie, Infrastruktur und 

Digitalisierung 

Christian Pegel 

Schwerin, den 23.11.2020 

Für das Land Niedersachsen 

Der Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 

und Digitalisierung 

Dr. Bernd Althusmann 

Hannover, den 04.12.2020 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 

Der Minister für Verkehr 

Hendrik Wüst 

Düsseldorf, den 16.11.2020 

Für das Land Rheinland-Pfalz 

Der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Land-

wirtschaft und Weinbau 

Volker Wissing 

Mainz, den 21.12.2020 

Für das Saarland 

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Ener-

gie und Verkehr 

Anke Rehlinger 

Saarbrücken, den 09.12.2020 
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Für den Freistaat Sachsen 

Der Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und 

Verkehr 

Martin Dulig 

Dresden, im Dezember 2020 

Für das Land Sachsen-Anhalt 

Der Minister für Landesentwicklung und 

Verkehr 

Thomas Webel 

Magdeburg, den 22.12.2020 

Für das Land Schleswig-Holstein 

Der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 

Technologie und Tourismus 

Dr. Bernd Buchholz 

Kiel, den 24.11.2020 

Für den Freistaat Thüringen 

Der Minister für Infrastruktur und Landwirt-

schaft 

Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff 

Erfurt, den 17.11.2020 
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Heute hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die Förderrichtlinie „Modellprojekte
zur Stärkung des ÖPNV“ veröffentlicht. Damit werden Konzepte zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs
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(ÖPNV) gefördert, die die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich durch ein attraktiveres Angebot nachhaltig reduzieren.
Der erste Förderaufruf richtet sich an Verkehrsunternehmen und -verbünde sowie an Städte, Kreise und Gemeinden.

Bundesminister Andreas Scheuer:

„Wir brauchen einen guten öffentlichen Nahverkehr - nach Corona mehr denn je. Wer Bus oder Bahn fährt und sein

Auto stehen lässt, trägt enorm zu einer höheren Lebensqualität in unseren Kommunen bei. Deshalb investieren wir in

den nächsten vier Jahren mehr als 250 Millionen Euro in Modellprojekte, bei denen Kommunen zum Beispiel eine

Taktverdichtung, neue Tarifmodelle, On-Demand-Dienste oder intelligente Apps mit Echtzeitdaten ausprobieren.

Denn nur ein gut ausgebauter, bezahlbarer und attraktiver Nahverkehr kann die Menschen überzeugen, auf Busse und

Bahnen umzusteigen.“

Die Stärkung des ÖPNV ist ein zentrales Handlungsfeld im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung. Deshalb
fördert das BMVI insbesondere folgende Maßnahmen:

Verbesserung der Angebots- und Betriebsqualität (z. B. Taktverdichtungen, Entwicklung von On-Demand-
Diensten),
Entwicklung attraktiver Tarife (z. B. 365-Euro-Jahrestickets, Job-Tickets)
Vernetzung von Auskunfts- und Vertriebssystemen (z. B. Mobilitätsplattformen und deren Verknüpfung)

Die Maßnahmen werden mit bis zu 30 Millionen Euro pro Antragsteller mit einer Förderquote von 80 Prozent
unterstützt. Die Quote kann durch Landesmittel auf bis zu 95 Prozent erhöht werden.
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Die Projekte werden insbesondere mit Blick auf ihr CO2-Reduktionspotenzial wissenschaftlich begleitet. Ebenfalls
wird überprüft, inwiefern besonders wirksame Best Practices auf andere Städte übertragen werden können.

Projektskizzen können bis zum 29. März 2021 beim Bundesamt für Güterverkehr (BAG) eingereicht werden.

Der Förderaufruf und weitergehende Informationen zum Förderprogramm stehen ab sofort auf der Webseite des BAG
zur Verfügung.
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Energiekonzept für eine umweltschonende, 
zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung

Aufgabe des Energiekonzepts

Die Sicherstellung einer zuverlässigen, wirtschaftli
chen und umweltverträglichen Energieversorgung ist 
eine der größten Herausforderungen des 21. Jahr
hunderts. Es wird dabei vor allem um die Umsetzung 
eines zentralen politischen Ziels für unser Energie
system der Zukunft gehen: Deutschland soll in Zu 
kunft bei wettbewerbsfähigen Energiepreisen und 
hohem Wohlstandsniveau eine der energieeffiziente
sten und umweltschonendsten Volkswirtschaften der 
Welt werden. Ein hohes Maß an Versorgungs sicher
heit, ein wirksamer Klima und Umweltschutz sowie 
eine wirtschaftlich tragfähige Energieversorgung sind 
zugleich zentrale Voraussetzungen, dass Deutschland 
auch langfristig ein wettbewerbsfähiger Industrie
standort bleibt. Wir wollen den Wettbewerb und eine 
marktwirtschaftliche Orientierung auf den Energie
märkten stärken. Damit sichern wir nachhaltige wirt
schaftliche Prosperität, zukunftsfeste Arbeitsplätze, 
Innovationen und die Modernisierung unseres Landes. 
Die Herausforderungen einer nachhaltigen Energie
versorgung ergeben sich auch aus den langfristigen 
globalen Trends. Die weltweit steigende Energie
nachfrage wird langfristig zu deutlich steigenden 
Energiepreisen führen. Zudem würde die Abhängig

keit unseres Landes von Energieimporten kontinuier
lich steigen. Derzeit verursacht der Energieverbrauch 
80 % der Treibhausgasemissionen. Die heutigen Ener
gieversorgungsstrukturen müssen deshalb mittel bis 
langfristig grundlegend umgebaut werden, damit wir 
Versorgungssicherheit, Preiswürdigkeit sowie die klima
schutzpolitischen Ziele erreichen. Wir werden die 
Weichen so stellen, dass die großen Potentiale für In 
novation, Wachstum und Beschäftigung beim Umbau 
unseres Energiesystems erschlossen werden.

Langfristige Strategie für die  
künftige Energieversorgung

Mit dem Energiekonzept formuliert die Bundes regie
rung Leitlinien für eine umweltschonende, zuverlässi
ge und bezahlbare Energieversorgung und beschreibt 
erstmalig den Weg in das Zeitalter der erneuerbaren 
Energien. Es geht um die Entwicklung und Umset zung 
einer langfristigen, bis 2050 reichenden Gesamt stra
tegie. Damit wollen wir langfristige Orientierung ge 
ben, wahren aber zugleich die notwendige Flexibilität 
für neue technische und wirtschaftliche Entwick lun
gen. Beim Energiemix der Zukunft sollen die erneuer
baren Energien den Hauptanteil übernehmen. Auf 
diesem Weg werden in einem dynamischen Energie



mix die konventionellen Energieträger kontinuierlich 
durch erneuerbare Energien ersetzt. Die Kernenergie 
ist eine Brückentechnologie auf dem Weg dorthin. 
Dabei setzen wir auf eine ideologiefreie, technologie
offene und marktorientierte Energiepolitik. Dies um 
fasst alle Nutzungspfade Strom, Wärme und Verkehr.

Entscheidend kommt es darauf an, eine integrier
te Gesamtstrategie zu formulieren. So muss beispiels
weise im Strombereich der Ausbau der erneuerbaren 
Energien zusammen mit der Steigerung der Ener gie
effizienz, dem Ausbau der Stromnetze und dem Bau 
neuer Speicher angegangen werden. Auch im Ge  bäu
debereich hat insbesondere der Einsatz von Effi zienz
maßnahmen ein enormes Potential. Erst wenn das 
ausgeschöpft wird, kann der Einsatz erneuerbarer 
Energien für die Wärmeversorgung seine volle Wir
kung entfalten.

Bei einem steigenden Anteil der erneuerbaren 
Energien hängt die Entwicklung der Energiekosten 
wesentlich davon ab, dass der Ausbau kosteneffizient 
erfolgt. Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der 
Bundesregierung darin, einerseits die Ausbauziele für 
erneuerbare Energien zu realisieren und andererseits 

den Druck auf Innovationen und Kostensenkungen 
weiter zu verstärken. Nur so bleiben die entsprechen
den Branchen international wettbewerbsfähig und 
die Kosten für die Verbraucher im Rahmen.

Unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen 
Ergebnisse der Energieszenarien und auf der Basis 
ihrer Ziele legt die Bundesregierung das Energie kon
zept vor. Wir zeigen damit auf, was in allen wichtigen 
Handlungsfeldern getan werden muss, um eine wirt
schaftliche, sichere und umweltschonende Energie
versorgung für Wirtschaft und Verbraucher in Deut
schland sicherzustellen. Die dargelegten Maßnahmen 
werden in einem kontinuierlichen Prozess zügig um 
gesetzt. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, um 
für Wirtschaft und Verbraucher klare und verlässliche 
Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Klimaschutzziele

Damit die oben skizzierte langfristige Strategie umge
setzt und die Ziele der Bundesregierung realisiert wer
den, braucht es einen Entwicklungspfad, an dem sich 
alle Beteiligten orientieren können. Damit soll nicht 
eine Punktlandung angestrebt werden. Das wäre mit 
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den erwartbaren vielfältigen wirtschaftlichen und 
technischen Entwicklungen nicht zu vereinbaren. 
Vielmehr gibt der Entwicklungspfad allgemein und in 
den verschiedenen Sektoren Auskunft darüber, ob im 
Verlauf der tatsächlichen Entwicklung die Ziele 
erreicht werden. 

Entsprechend der Koalitionsvereinbarung sollen 
bis 2020 die Treibhausgasemissionen um 40 % und 
entsprechend der Zielformulierung der Industrie
staaten bis 2050 um mindestens 80 % – jeweils gegen
über 1990 – reduziert werden. Dies bedeutet folgen
den Entwicklungspfad bei der Minderung der Treib
hausgasemission bis 2050: minus 55 % bis 2030, minus 
70 % bis 2040, minus 80 % bis 95 % bis 2050. Bis 2020 soll 
der Anteil der erneuerbarer Energien am Brutto enden
ergieverbrauch 18 % betragen. Danach strebt die Bun
desregierung folgende Entwicklung des Anteils er 
neuer barer Energien am Bruttoendenergieverbrauch 
an: 30 % bis 2030, 45 % bis 2040, 60 % bis 2050. Bis 2020 
soll der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien am Bruttostromverbrauch 35 % betragen. 
Danach strebt die Bundesregierung folgende Ent wick
lung des Anteils der Stromerzeugung aus erneuerba
ren Energien am Bruttostromverbrauch an: 50 % bis 
2030, 65 % bis 2040, 80 % bis 2050.

Bis 2020 soll der Primärenergieverbrauch gegen
über 2008 um 20 % und bis 2050 um 50 % sinken. Das 
erfordert pro Jahr eine Steigerung der Energiepro
duktivität um durchschnittlich 2,1 % bezogen auf den 
Endenergieverbrauch. Wir streben an, bis 2020 den 
Stromverbrauch gegenüber 2008 in einer Größenord
nung von 10 % und bis 2050 von 25 % zu vermindern. 
Die Sanierungsrate für Gebäude soll von derzeit jähr
lich weniger als 1 % auf 2 % des gesamten Gebäudebe
stands verdoppelt werden. Im Verkehrsbereich soll 
der Endenergieverbrauch bis 2020 um rund 10 % und 
bis 2050 um rund 40 % gegenüber 2005 zurückgehen. 

Die Bundesregierung wird auf der Grundlage 
eines wissenschaftlich fundierten Monitoring ermit
teln, ob sich der tatsächliche Fortschritt im Korridor 
des oben beschriebenen Entwicklungspfads bewegt 
und inwieweit Handlungsbedarf besteht. Das alle  
3 Jahre im Auftrag der Bundesregierung durchzufüh
rende Monitoring soll in einem noch festzulegenden 
transparenten Verfahren durchgeführt und die 
Ergebnisse mit allen Beteiligten diskutiert werden. 

Mit dem zu entwickelnden Konzept für ein Monito
ring soll ermittelt werden, inwieweit die Ziele erreicht 
werden. Dabei werden die Aspekte der Wirtschaft
lichkeit und Kosteneffizienz mit berücksichtigt. Da 
rüber hinaus sollen bestehende Hemmnisse und ver
änderte Rahmenbedingungen festgestellt und ggf. 
dargestellt werden, welche zusätzlichen Maßnahmen 
erforderlich sind. Die Ergebnisse des Monitoring wer
den veröffentlicht.

Wesentliche Ergebnisse der 
Szenarien

Externe Gutachter haben im Auftrag der Bundesre
gierung für das Energiekonzept verschiedene Szena
rien errechnet, um die Herausforderungen, aber auch 
Lösungswege und Maßnahmen sowie ökologische wie 
ökonomische Implikationen aufzuzeigen. Im Ergebnis 
zeigt sich, dass der Weg in das regenerative Zeitalter 
möglich und gangbar ist. Aber es wird auch deutlich, 
dass in allen Sektoren noch erheblicher Handlungs
bedarf besteht und notwendige Voraussetzungen für 
den grundlegenden Umbau der Energieversorgung 
noch geschaffen werden müssen. 

Die Ergebnisse der Szenarien sind keine Progno
sen. Die Szenarien können vielmehr als grobe Weg
beschreibungen oder als ein Kompass verstanden 
werden, der unter bestimmten Annahmen die Rich
tung zur Zielerreichung angibt und die notwendigen 
Maßnahmen benennt. Alle Szenarien gehen im Zeit
raum bis 2050 von einem zusätzlichen Investi tions
bedarf aus, damit die ehrgeizigen Klimaschutzziele 
erreicht werden können. Das zu erwartende Investi
tions volumen liegt in einer Größenordnung von rund 
20 Mrd. Euro jährlich. Mit diesen Investitionen sind 
allerdings auch eine Verminderung der Energie im
porte und die Einsparung von Energiekosten verbun
den. Außerdem stärken sie die führende Stellung 
deutscher Unternehmen im Bereich der Umwelt und 
Energietechnologien.

Ein zentraler Schwerpunkt liegt bei der Sanierung 
des Gebäudebestands. Hier muss es gelingen, die der
zeitige Sanierungsrate in etwa zu verdoppeln. Gleich
zeitig wirken sich nach den Szenarienberechnungen 
längere Laufzeiten von Kernkraftwerken dämpfend 
auf die Strompreise aus. In der Gesamtbetrachtung 
führt dies dazu, dass sich die zusätzlich notwendigen 
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Investitionen positiv auf Wachstum und Beschäf ti
gung auswirken, ein Effekt, der sich nach Ein schät
zung der Gutachter mit längeren Laufzeiten verstärkt. 

Die Energieszenarien haben ferner gezeigt, dass 
die Windenergie im Jahr 2050 eine entscheidende 
Rolle bei der Stromerzeugung spielen wird. Dies erfor
dert einen massiven Ausbau der Windkraft kapazi tä
ten On und Offshore. Für eine erfolgreiche Inte gra
tion des wachsenden Anteils erneuerbarer Energien 
ist der zeitnahe Ausbau der Stromnetze in Deutsch
land und Europa von zentraler Bedeutung. Euro pä
isierung und Kostenoptimierung sind entscheidende 
Treiber für die gesamtwirtschaftliche Beurteilung der 
Änderungen im Strommarkt. Nennenswerte Strom
importe, aber auch zu bestimmten Zeiten Strom ex
porte gehören zur Rolle Deutschlands in einem euro
päischen Strommarkt. So gehen die Szenarien davon 
aus, dass aus Gründen der Kosteneffizienz Deutsch
land im Jahr 2050 einen erheblichen Anteil seines 
Strombedarfs importieren wird. In welchem Umfang 
Deutschland Stromerzeugungsland bleibt, hängt 
wesentlich von den Rahmenbedingungen ab. Wir 
werden diese so gestalten, dass die vorhandenen 
Potentiale beim Umbau der Energieversorgung für 
Innovation, Wachstum und Beschäftigung genutzt 
werden und auch langfristig ein möglichst hoher 
Grad an nationaler Wertschöpfung in den Energie
sektoren zu wettbewerbsfähigen Preisen sicherge
stellt wird.

Auf der Basis der Szenarien beschreiben die nach
folgend genannten Maßnahmen, was in allen wichti
gen Handlungsfeldern (Strom, Wärme und Verkehr) 
getan werden muss, damit wir eine umweltschonende 
und zugleich auch langfristig wirtschaftliche und 
sichere Energieversorgung im Interesse von Wirt
schaft und Verbrauchern sicherstellen können. Damit 
setzt die Bundesregierung verlässliche Rahmen be
dingungen für Investitionen der Wirtschaft und der 
privaten Haushalte. 

Das Energiekonzept steht im Einklang mit unse
rer Leitlinie „Generationengerechte Finanzen“. Eine 
zukunftsfähige und nachhaltige Energieversorgung 
und nutzung kann nur gelingen, wenn wir für die 
entsprechenden finanziellen Spielräume Vorsorge 
treffen, indem wir die Neuverschuldung in den näch
sten Jahren Schritt für Schritt zurückführen und unsere 
Staatsfinanzen dauerhaft auf eine solide und tragfähi
ge Basis stellen. Energie, klima und haushaltspoliti
sche Zielsetzungen sind daher in Einklang zu bringen. 
Zur Umsetzung des langfristig angelegten Energie
konzepts wird für die zusätzlich erforderlichen Mittel 
ein Sondervermögen „Energie und Klimafonds“ mit 
einen jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplan errich
tet. Die Förderbeiträge der Kraftwerksbetreiber leisten 
hierzu einen wesentlichen Beitrag. Diese Mittel werden 
ab 2013 ergänzt durch die Mehrerlöse aus der Verstei
gerung der Emissionszertifikate, die den im Rahmen 
der Finanzplanung bereits festgelegten Beträge über
steigen. Darüber hinaus gelten die jeweiligen Haus
haltsansätze.

Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung



7

Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien hat 
Deutschland europäisch wie international eine Vor
reiterrolle für die Energie, Klima und Innovations
politik eingenommen. Grundlage für diese Ent wick
lung sind seit Anfang der 90iger Jahre Rahmen bedin
gungen, wie sie z. B. mit dem ErneuerbareEnergien
Gesetz (EEG) geschaffen wurden. Die durch diese Be 
dingungen erzielte Investitionssicherheit hat ein mas
sives Wachstum in allen Bereichen der erneuerbaren 
Energien erzeugt. Erneuerbare Energien entwickeln 
sich dadurch zunehmend zu einer immer wichtiger 
werdenden Säule der Energieversorgung und zu einem 
Treiber für Innovation und die Modernisierung der 
Energieinfrastruktur (Speicher, intelligente Netze, fle
xible Kraftwerke, neue Technologien). 

Mit dem stetig wachsenden Anteil erneuerbarer 
Ener gien muss allerdings das gesamte Energiever sor
gungs system – konventionelle, erneuerbare Energien, 
Netze, Speicher und deren Zusammenspiel – optimiert 
werden. Ziel ist es, die Transformation der Energiever
sor gung für Wirtschaft und Verbraucher wirtschaft
lich vernünftig zu gestalten. 

Auf der Basis der Ausbauziele bestehen die größten 
Herausforderungen:

3  im Ausbau der Windenergie (offshore und 
onshore),

3  in der nachhaltigen Nutzung und Erzeugung 
von Bioenergie,

3  in einer stärkeren Nutzung der erneuerbaren 
Energien für die Erzeugung von Wärme und Kälte, 

3  in der Sicherstellung eines kosteneffizienten 
Ausbaus,

3  in der stärker bedarfsgerechten Erzeugung und 
Nutzung der erneuerbaren Energien,

3  in einer besseren Integration der erneuerbaren 
Energien in die Energieversorgung,

3  im qualitativen und quantitativen Ausbau der 
Stromnetze,

3  in der Entwicklung und Förderung der Speicher
technologien, sowie

3  in der weiteren Stärkung des europäischen Strom
marktes.

1. Kosteneffizienter Ausbau der 
Erneuerbaren

Ziel der Bundesregierung ist es, den Ausbau der er 
neuerbaren Energien weiter voranzutreiben und 
zugleich den Druck auf Innovationen und Kosten
senkungen weiter zu verstärken. Nur so bleiben die 
entsprechenden Branchen international wettbewerbsf
ähig und die Kosten für die Verbraucher im Rahmen. 
Wir werden den unbegrenzten Einspeisevorrang er 
halten und zugleich die Förderung wirtschaftlicher 
und die Einspeisung effizienter gestalten.  Das bedeu
tet insbesondere eine schrittweise, aber zügige Heran
führung an den Markt und damit eine stärker bedarfs
gerechte Erzeugung und Nutzung der erneuerbaren 
Energien. Künftig soll das EEG stärker am Markt orien

Die Handlungsfelder im Einzelnen:
A. Erneuerbare Energien als eine tragende Säule 
zukünftiger Energieversorgung
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tiert werden und der weitere Ausbau der erneuerba
ren Energien in stärkerem Maße marktgetrieben 
erfolgen. 

Erste Schritte zur stärker kosteneffizienten För
derung sind bereits getan. So haben wir mit der in die
sem Jahr vorgezogenen EEGNovelle die notwendigen 
Korrekturen bei der Vergütung für Photovoltaik vor
genommen. Die Photovoltaik trägt derzeit 9 % zum 
EEGStrom bei, verursacht aber 40 % der EEGDifferenz
kosten. Zugleich weist die Photovoltaik ein hohes 
Kostensenkungspotential und eine hohe technologi
sche Lernkurve auf. Mit der Einführung des „atmen
den Deckels“ wurde die jährliche Degression der 
Einspeisevergütung für Photovoltaik deutlich ver
stärkt. Die jährliche Degression von 9 % verschärft sich 
nunmehr abhängig vom wachsenden Marktvolumen 
und kann sich ab dem Jahr 2012 um bis zu 12 Prozent
punkte erhöhen. Damit ist das EEG um ein Element 
der Mengensteuerung ergänzt worden. Auf Basis der 
dann vorliegenden Erfahrungen kann dieser Ansatz 
auf andere geeignete Bereiche ausgedehnt werden. 
Mit Erreichen der Netzparität wird geprüft, inwieweit 
Änderungen am bisherigen System erforderlich sind. 

Im Rahmen der EEGNovelle 2012 werden wir die 
Regelungen zum Eigenverbrauch erneuerbaren Stroms 
mit dem Ziel einer tatsächlichen Entlastung der Netze 
weiterentwickeln. 

Wir werden im Zuge der EEGNovelle 2012 die 
Markt und Netzintegration erneuerbarer Energien 
durch geeignete Instrumente stärken. Dazu werden 
wir folgende Punkte prüfen:

3		die Einführung einer optionalen Marktprämie 
oder eines Stetigkeitsbonus für virtuelle Kraft
werke,

3		die Weiterentwicklung der Ausgleichsmecha nis
musverordnung (Vermarktung durch 
Übertragungsnetzbetreiber) zu einer stärker 
bedarfsgerechten Erzeugung und Nutzung des 
Stroms aus erneuerbaren Energien,

3		die Weiterentwicklung der so genannten Grün
stromvermarktung zur besseren Markt und  
Sys temintegration, ohne die EEGUmlage zu 
er höhen.

3		die Verringerung der zahlreichen Boni im EEG, 
insbesondere im Bereich der Biomasse, um 
Überförderungen zu vermeiden, 

3		mittelfristig eine Ausschreibung bei WindOff shore 
anlagen statt einer Förderung mit festen Vergü
tungssätzen  als möglicher, kosteneffizienter Weg.

2. Ausbau der Offshore-
Windenergie

Es besteht vorrangiger Handlungsbedarf, den Ausbau 
der OffshoreWindenergie deutlich zu beschleunigen. 
Um die OffshoreWindleistung bis 2030 auf 25 GW 
auszubauen, müssen insgesamt etwa 75 Mrd. € inve
stiert werden. Da es sich um eine relativ neue Techno
logie handelt, sind die Investitionsrisiken nur schwer 
kalkulierbar. 

3		Um die technischen Risiken von WindOffshore 
besser zu beherrschen und damit die Finanzie
rung zu erleichtern, ist es erforderlich, die Er 
richtung der ersten 10 OffshoreWindparks zu för
dern, um die nötigen Erfahrungen zu sammeln. 
Dazu wird die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) 2011 ein Sonderprogramm „Offshore Wind
energie“ mit einem Kreditvolumen von insgesamt 
5 Mrd. € zu Marktzinsen auf den Weg bringen.

3		Darüber hinaus werden weitere flankierende 
Maßnahmen zum raschen Ausbau der Offshore
Windenergie geprüft.

3		Darüber hinaus prüft die Bundesregierung im 
Rahmen der Novelle des ErneuerbareEnergien
Gesetzes, ob als Alternative zur derzeitigen Ein
speisevergütung für OffshoreWind eine kosten
neutrale Option geschaffen wird, um die Inves ti
tionen zu erleichtern (erhöhte Anfangs för de rung 
und verkürzte Laufzeit). 

3		Um eine „Vorratshaltung“ von Genehmigungen 
für OffshoreWindparks zu verhindern, wird die 
Bundesregierung 2011 die Rechtsgrundlagen für 
die Genehmigung von OffshoreWindparks wei
terentwickeln und die SeeanlagenVerordnung 
novellieren. Künftig werden Genehmigungen nur 
verlängert, wenn die Investoren konkrete Rea li
sie   rungsschritte (Bau, Finanzierungs, Zeitpläne 

A. Erneuerbare Energien als eine tragende Säule zukünftiger Energieversorgung
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o. ä.) nachweisen. Ansonsten werden die Flächen 
an andere Marktakteure mit konkreten Auflagen 
für die Umsetzung vergeben. Die Bundesre gie
rung will die Letztentscheidung über die Ge  neh
migungen bündeln, damit eine Genehmigung 
alle anderen Zulassungen umfasst (Kon zen tra
tionswirkung). 

3		Der Raumordnungsplan für die deutsche aus
schließliche Wirtschaftszone wird so fortgeschrie
ben, dass wir langfristig die OffshoreEntwicklung 
sicherstellen. Grundlage für die Fortschreibung 
wird der Anfang 2012 vorzulegende Evaluie rungs
bericht sein.

3. Ausbau der Onshore-
Windenergie

Die Windenergie an Land bietet kurz und mittelfristig 
das wirtschaftlichste Ausbaupotential im Bereich 
erneuerbarer Energien. Dieser Ausbau muss entspre
chend den naturschutzrechtlichen Regelungen mit 
dem Landschaftsbild und Naturschutz verträglich 
gestaltet werden. Ein Schwerpunkt sollte insbesonde
re die Leistungsausweitung an bestehenden Stand
orten sein (Repowering), also der Ersatz alter durch 
effizientere neue Anlagen. Zur Erschließung dieser 
Potentiale werden wir den gesetzlichen und pla
nungsrechtlichen Rahmen verbessern. 

3		Um die Potentiale für die Windenergie an Land 
und andere Formen erneuerbarer Energien opti
mal erschließen zu können, wird die Bundes
regierung eine Initiative auf den Weg bringen, 
um gemeinsam mit den Ländern und Kommunen 

die Raumordnungspläne mit dem Ziel weiterzu
entwickeln, dass ausreichende Flächen für neue 
Windenergiegebiete ausgewiesen werden.

3		Wir wollen außerdem im Bau und Planungsrecht 
erforderliche und angemessene Regelungen zur 
Absicherung des Repowering treffen. Dabei müs
sen die bestehenden Mitwirkungsrechte der Kom
munen erhalten werden.

3		Um die Akzeptanz für den Ausbau von Onshore
Windanlagen zu verbessern, werden wir kurzfri
stig für eine deutliche Reduzierung der Lichtem is
sionen von Windenergieanlagen sorgen und die 
dafür notwendigen rechtlichen Voraussetzungen 
im Bereich des Luftverkehrsrechts schaffen 
(Trans ponder).

3		Zur besseren Verträglichkeit militärischer Radar
anlagen mit der Windenergienutzung wird die 
Bundesregierung die technischen Vorausset zun
gen schaffen, die Störungen durch Windenener
gieanlagen weitgehend auszuschalten. Hierzu 
tragen Verbesserungen der Radaranlagen ebenso 
bei wie Modifikationen der Windenergieanlagen. 
Die Bundesregierung wird dazu entsprechende 
Forschungs und Entwicklungsmaßnahmen 
ergreifen.

3		Zur Optimierung des Genehmigungsverfahrens 
bei der Errichtung von Off und OnshoreWind
energieanlagen wird geprüft, aktuelle Bestands
register aller bereits errichteten, genehmigten 
oder geplanten Anlagen zu erstellen.
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4. Nachhaltige und effiziente 
Nutzung der Bioenergie 

Durch ihr breites Einsatzspektrum und ihre gute Spei
cherfähigkeit wird die Bioenergie in der künftigen 
Energieversorgung eine wichtige Rolle spielen. Die 
Bioenergie soll als bedeutender erneuerbarer Ener
gieträger in allen drei Nutzungspfaden „Wärme“, 
„Strom“ und „Kraftstoffe“ weiter ausgebaut werden. 
Hierbei wird die Bundesregierung ihren bereits einge
schlagenen Weg der nachhaltigen Nutzung von 
Biomasse für eine umweltfreundliche und sichere 
Energieversorgung konsequent fortsetzen. Wesent liche 
Elemente dieser nachhaltigen Biomassenutzung sind: 

3		die Verbesserte Ausschöpfung heimischer Bio
energiepotenziale unter Vermeidung von Nut
zungskonkurrenzen durch verstärkte Verwen
dung organischer Rest und Abfallstoffe, landwirt
schaftlicher Koppelprodukte, von Landschafts
pflegematerial und von Holz aus Kurzum triebs
plantagen.

3		die Steigerung der Energie und Flächeneffizienz 
durch verbesserte Bewirtschaftungsformen, stär
kere Biomasseverwertung in KraftWärmeKopp
lungsanlagen, die Verbesserung der steuerbaren 
Stromproduktion aus Biomasse zur Förderung der 
Integration Erneuerbarer Energien in die Ener gie
versorgung sowie die Weiterentwicklung inte
grierter Biomassenutzungskonzepte.

3		die stärkere Nutzung von Biomethan durch 
Schaffung weiterer Einspeisemöglichkeiten ins 
Erdgasnetz zur Energiebereitstellung.

3		die Ergänzung des Bioenergiebedarfs durch 
Importe nachhaltig erzeugter Biomasse.

Biogas und feste Biomasse sind gut speicherbar und in 
Kombination mit anderen Maßnahmen geeignet, die 
fluktuierende Stromerzeugung aus Wind und Sonne 
auszugleichen. Bei bedarfsgerechter Einspeisung 
kann hocheffiziente Stromerzeugung aus Biomasse 
deshalb einen wichtigen Beitrag zur Markt und 
Netzintegration der erneuerbaren Energien leisten. 

Die heimischen BioenergiePotentiale sind vor 
allem durch Nutzungskonkurrenzen sowie im 

Hinblick auf den Naturschutz und die Biodiversität 
begrenzt. Deshalb sollte der Einsatz wie auch die 
Förderung der energetischen Biomassenutzung in 
allen Verwendungsbereichen an angemessene 
Effizienz und Treibhausgasreduktionskriterien 
geknüpft werden. Darüber hinaus wird Deutschland 
zunehmend auf den Import von nachhaltigen 
Bioenergieträgern angewiesen sein. Vor diesem 
Hintergrund sind folgende Maßnahmen wichtig:

3		Es wird sichergestellt, dass nur nachhaltig herge
stellte und genutzte Biomasse auf Quoten ange
rechnet oder steuerlich begünstigt wird. Dies gilt 
gleichermaßen für in Deutschland produzierte 
wie für importierte Biomasse. Wir werden die 
Erfahrungen mit den ab 2011 geltenden Nach
haltigkeitsanforderungen für den Einsatz von 
flüssiger und gasförmiger Biomasse im Strom 
und Kraftstoffsektor evaluieren und auf dieser 
Grundlage über einen Vorschlag für weitere 
Maßnahmen im europäischen und nationalen 
Kontext entscheiden. 

3		Die Bundesregierung wird sich auf europäischer 
Ebene dafür einsetzen, die Nachhaltigkeits kri te
rien der EURichtlinie 28/2009 auf alle Bioener
gieträger auszudehnen. Hierbei sollen auch die 
Effekte indirekter Landnutzungsänderungen im 
Rahmen der Treibhausgasbilanzen in angemesse
ner Weise berücksichtigt werden.

3		Ziel der Bundesregierung ist es, Nutzungskon
kurrenzen zur Erzeugung von Nahrungs und 
Futtermitteln zu vermindern und eine nachhaltige, 
effiziente naturverträgliche Land und Forst wirt
schaft zu sichern. In diesem Sinne sollen die Poten
tiale von biogenen Reststoffen und Bio ab fällen mit 
geeigneten Anreizen erschlossen werden.

3		Biogas soll stärker als heute als Kraftstoff sowie im 
Wärme und Stromsektor eine Rolle spielen. Dazu 
werden wir Regelungen im ErneuerbareWärme
Gesetz treffen.

Die Bundesregierung wird auf der Basis der Erfahrung 
bei der Umsetzung des Nationalen Biomasseaktions
plans und des Nationalen Aktionsplans Erneuerbare 
Energien eine konsistente, sektorübergreifende 
Biomassenutzungsstrategie entwickeln.

A. Erneuerbare Energien als eine tragende Säule zukünftiger Energieversorgung
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1. Ausschöpfung der Effizienz-
potentiale in privaten Haushalten 
und im öffentlichen Bereich

In Deutschland bestehen weiterhin ganz erhebliche 
Potentiale zur Energie und Stromeinsparung. Diese 
Potentiale wollen wir im Rahmen der wirtschaftlichen 
und technischen Möglichkeiten noch stärker nutzen. 
Dabei setzt die Bundesregierung auf Vernunft und 
Eigenverantwortung von Wirtschaft und Bürgern und 
nicht auf mehr Bürokratie. Ökonomische Anreize 
sowie verbesserte Information und Beratung sollen 
dazu beitragen, Unternehmen und private Ver brau
cher in die Lage zu versetzen, bisher ungenutzte Po 
tentiale im Bereich Energieeffizienz aus eigenem 
Antrieb zu erschließen und dadurch Energiekosten zu 
sparen und die Umwelt zu entlasten.

3		Die Bundesregierung wird die Verpflichtung, 
Energieeffizienz als wichtiges Kriterium bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge zu berücksichti
gen, rechtlich verankern. 

3		Die Bundesregierung wird den Markt für Energie
dienstleistungen konsequent entwickeln und för
dern. Um den Endverbrauchern eine verbesserte 
Marktübersicht zu ermöglichen, wird die einge
richtete Bundesstelle für Energieeffizienz den 
Markt für Energiedienstleistungen beobachten 

und Vorschläge zu seiner weiteren Entwicklung 
unterbreiten. 

3		Steigende Energiepreise sind für die Verbraucher 
ein wichtiger Anreiz, um Energie einzusparen 
und effizienter zu nutzen. Vor diesem Hinter
grund kommt es darauf an, dass mit qualifizierter 
Information und Beratung private Verbraucher in 
die Lage versetzt werden, ungenutzte Potentiale 
im Bereich Energieeffizienz zu erschließen und 
dadurch Energiekosten zu sparen. Um diesen 
Prozess zu unterstützen, wird die Bundes regie
rung eine „Initiative Energieeffizienz“ starten.

3		Als ein Element soll die Rolle der Verbraucher 
gestärkt werden. Dazu wird die Bundesregierung 
eine transparente Kennzeichnung des Energie
verbrauchs, z. B. von Pkw und Produkten voran
treiben. Dies gilt gleichermaßen für Gebäude
energieausweise vor dem Hintergrund der novel
lierten europäischen Gebäuderichtlinie.

3		Wir werden gemeinsam mit den Verbänden der 
Energiewirtschaft ein Pilotvorhaben „Weiße 
Zertifikate“ durchführen, um zu prüfen, ob mit 
einem solchen Instrument analog zum Emissions
handel kostengünstige Einspar und Effizienz
potentiale erschlossen werden können und wel
che Synergieeffekte mit bereits wirksamen 

B. Schlüsselfrage Energieeffizienz
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Instrumenten möglich sind. Dabei werden wir die 
in verschiedenen EU Mitgliedstaaten gewonne
nen Erfahrungen berücksichtigen. 

3		Der Schlüssel zu mehr Energieeffizienz ist der 
Gebäudebereich (siehe dazu Abschnitt E.).

2. Ausschöpfung der Effizienz-
potentiale in der Industrie

In Zukunft wird die Energieeffizienz ein noch wichti
gerer Maßstab für die internationale Wettbewerbs
fähigkeit der Industrie und auch ihrer Innovations
kraft sein. Deshalb ist die Steigerung der Energie
effizienz für die Industrie eine Schlüsselfrage. In der 
deutschen Industrie besteht nach wissenschaftlichen 
Studien ein wirtschaftliches Einsparpotential von jähr
lich 10 Mrd. €. Vor diesem Hintergrund wird die Bun
desregierung Eigeninitiativen der Industrie unterstüt
zen, z.B. durch die Partnerschaft für Klimaschutz und 
Energieeffizienz des DIHK. 

Wir wollen daher die Unternehmen dazu anre
gen, die Effizienzpotentiale eigenständig zu realisie
ren und umzusetzen. Energiemanagementsysteme 
sind dabei eine wichtige Möglichkeit, Effizienzpoten

ziale aufzuzeigen. Diese sind inzwischen durch inter
nationale Normen anerkannt (EN 16001, ISO 50001) 
und bedeuten im Kern die regelmäßige Erfassung der 
Energieströme und der Minderungspotentiale in den 
Produktionsprozessen. Die Norm schreibt keine Maß
nahmen vor, sondern überlässt es den Unternehmen 
zu entscheiden, welche wirtschaftlichen und Effizienz 
steigernden Maßnahmen sie umsetzen wollen. Schon 
heute werden Energiemanagementsysteme bzw. 
Energieaudits in vielen Unternehmen genutzt, um 
systematisch Verbesserungschancen in betrieblichen 
Energieversorgungssystemen zu identifizieren und 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Kosten zu 
erschließen. 

Die EUKommission hat die Steuervergünsti gun
gen der deutschen Wirtschaft im Rahmen der Öko
Steuer bis zum 31.12.2012 genehmigt. Die entsprechen
de Richtlinie fordert, dass die Betriebe für Steuerver
günstigungen, wie den Spitzenausgleich, eine ent
sprechende Gegenleistung erbringen. Die Bundes
regierung wird ab 2013 den im Haushaltsbegleitgesetz 
zu beschließenden Spitzenausgleich im Rahmen der 
Energie und Stromsteuer nur noch gewähren, wenn 
die Betriebe  einen Beitrag zu Energieeinsparungen 
leisten. Der Nachweis der Einsparung kann durch die 
zertifizierte Protokollierung in Energiemanage ment
systemen oder durch andere gleichwertige Maß nah
men erfolgen. Bei den anderen Steuerver güns tig un
gen wird die Bundesregierung prüfen, mit welchen 
Maßnahmen den Anforderungen der Richtlinie nach 
einer entsprechenden Gegenleistung Rechnung ge 
tragen werden kann. Diese soll in Zukunft an die 
Durchführung von Energiemanagementsystemen 
entsprechend den internationalen Normen (EN 16001, 
ISO 50001) geknüpft werden. Damit sollen die entspre
chenden Effizienzpotentiale sichtbar gemacht und 
damit auch genutzt werden können. Dabei geht es um 
ein kostengünstiges Konzept, das insbesondere kleine 
und mittlere Unternehmen nicht überfordert und 
dennoch systematisch die Verbesserungschancen 
offen legt.   

Als ein weiteres Element wird die Bundesregie
rung mittelständischen Unternehmen entsprechende 
Förderprogramme anbieten. Dazu werden die erfolg
reichen Programme zur Förderung der qualifizierten 
und unabhängigen Energieberatung der Verbraucher 
sowie die Beratung von kleinen und mittleren Unter

B. Schlüsselfrage Energieeffizienz
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nehmen bedarfsorientiert ausgebaut und weiterent
wickelt. Auch die Förderung zinsgünstiger Kredite 
und Zuschüsse für Effizienzmaßnahmen bei KMU soll 
weiter zielorientiert verbessert werden.

3. Energieeffizienzfonds

Um die erheblichen Potentiale zur Energie und 
Stromeinsparung zu heben, sind viele Maßnahmen 
erforderlich, die langfristig die Energiekosten für 
Wirtschaft, Kommunen und Verbraucher senken und 
maßgeblich dazu beitragen, die Klimaschutzziele zu 
realisieren. Angefangen bei der Verbraucherin for ma
tion über Produktinnovationen bis zur Marktein füh
rung energieeffizienter Produkte bedarf es aber noch 
vielfältiger Anstöße, um Deutschland auf den Weg zu 
einer der energieeffizientesten Volkswirtschaften der 
Welt zu bringen. Vor diesem Hintergrund wird die 
Bundesregierung aus dem Sondervermögen ab 2011 
beim BMWi einen Energieeffizienzfonds nach Maß
gabe des Wirtschaftsplans des Energie und Klima
fonds auflegen, aus dem in Abstimmung mit dem 
BMU insbesondere folgende Maßnahmen finanziert 
werden:

a) Verbraucher

3		verständliche und umsetzbare Verbraucher
informationen,

3		Energie und Stromsparchecks für private 
Haushalte,

3		aussagekräftige Energieausweise für Gebäude, 
3		anwendungsorientierte Handlungs empfeh lun gen. 

b) Mittelstand und Industrie

3		Unterstützung der Markteinführung hoch effizi
enter Querschnittstechnologien (z. B. Motoren, 
Pumpen, Kälteanlagen),

3		an betriebliche Erfordernisse angepasste Energie
managementsysteme, insbesondere für KMU,

3		Optimierung energieintensiver Prozesse im 
produzierenden Gewerbe,

3		Verbreiterung und Verstärkung der Exportini tia
tive der Bundesregierung im Bereich Energie
effizienz,

3		Schaffung von Netzwerken innerhalb von Indus
trie und Wirtschaft gemeinsam mit den Ein rich
tungen der Wirtschaft,

3		Verstärkung der Förderung für besonders innova
tive Technologien zur Steigerung der Energie
effizienz. Ansatzpunkte sind Impulsprogramme 
zur Markteinführung, F&EProjekte oder die 
Förderung von Kleinserien zur Demonstration 
neuer Technologien.

c) Kommunen

3		Beispielhafte Unterstützung und Entwicklung 
anspruchsvoller und innovativer, kommunaler 
Effizienzmaßnahmen 

3		Unterstützung bei der Entwicklung von Modell
projekten,

3		Förderung von Information und Fortbildung in 
allen relevanten Bereichen der Kommunen.

4. Nationale Klimaschutzinitiative

Die erfolgreiche Nationale Klimaschutzinitiative des 
BMU wird ab 2011 mit zusätzlichen finanziellen Mitteln 
aus dem Sondervermögen nach Maßgabe des Wirt
schaftsplans des Energie und Klimafonds ausgestattet. 
Die Maßnahmen der Nationalen Klimaschutz initiative 
werden in Abstimmung mit dem BMWi festgelegt. 
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C. Kernenergie und fossile Kraftwerke

Die Stromversorgung in Deutschland ist historisch 
gewachsen und beruht auf einem breiten Mix von 
Energieträgern. Derzeit sichern die fossilen Energie
träger, insbesondere die Kohle (Braun und Stein
kohle) zusammen mit der Kernenergie den Großteil 
der Stromerzeugung in Deutschland. Der notwendige 
Umbau der Stromversorgung hin zum erneuerbaren 
Zeitalter mit der Perspektive 2050 wird diesen tradi
tionellen Energiemix deutlich verändern. Fossile 
Energieträger und Kernenergie werden eine andere 
Rolle übernehmen müssen. Im Hinblick auf den Aus
bau der erneuerbaren Energien brauchen wir einen 
deutlich flexibleren Kraftwerkspark. 

Dynamischer Energiemix

Ein solcher Prozess benötigt nicht nur Zeit, sondern 
muss auch wirtschaftlich vernünftig ausgestaltet wer
den. Um diesen Übergang zu gestalten, brauchen wir 
noch zeitlich befristet die Kernenergie und werden 
deshalb die Laufzeiten um durchschnittlich 12 Jahre 
verlängern. Die Bundesregierung geht davon aus, 
dass die Laufzeitverlängerung keine nachteiligen 

Wirkungen auf den Wettbewerb im Energiesektor zur 
Folge haben wird, zumal die neue Kernbrennstoff
steuer und weitere Zahlungen der Kernkraftwerks
betreiber den überwiegenden Teil der Zusatzgewinne 
abschöpfen und damit einer wirtschaftlichen Besser
stellung der KKWBetreiber durch die Laufzeit ver
längerung vorbeugen.

Wettbewerbliche Strukturen  
weiter stärken 

Auch in Zukunft ist es für die Bundesregierung ein 
wichtiges Ziel, die Liberalisierung der Strom und 
Gasmärkte fortzusetzen und den Wettbewerb weiter 
zu stärken. Ein funktionierender Wettbewerb ist Vor
aussetzung für bezahlbare Energiepreise für Wirt
schaft und Verbraucher in Deutschland. Deshalb wird 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Techno
logie regelmäßig zur Entwicklung des Wettbewerbs 
auf den Strommärkten unter besonderer Berücksich
tigung der Laufzeitverlängerung sowie zu den Gas
märkten berichten und gegebenenfalls geeignete 
Maßnahmen vorschlagen. 
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Als wichtigen Baustein wird die Bundesregierung 
einen Gesetzesentwurf vorlegen zur Einrichtung einer 
Markttransparenzstelle für den Großhandel mit Strom 
und Gas. Diese Transparenzstelle soll beim Bundes
kartellamt angesiedelt werden und laufend marktre
levante Daten erheben, sammeln und analysieren. 
Dies dient der effektiveren Aufdeckung möglichen 
Fehlverhaltens bei der Preisbildung. Dadurch werden 
das Vertrauen der Marktteilnehmer in die Großhan dels
märkte, der Wettbewerb und die Energie verbrau ch
erinteressen gestärkt.

Mit der neuen Gasnetzzugangsverordnung hat 
die Bundesregierung in diesem Sinne bereits die 
Bedingungen für einen flächendeckenden Wettbe
werb auf dem Gasmarkt verbessert. Die Zahl der 
Marktgebiete  wird verringert, der Zugang zu knap
pen Transportkapazitäten verbessert und der Zugang 
von Gaskraftwerken erleichtert. Damit ist ein Paradig
menwechsel auf dem Gasmarkt eingeleitet worden. 
Jetzt muss dessen konsequenter Vollzug, etwa bei der 
Auktionierung von Kapazitäten, sichergestellt werden.

Darüber hinaus ist die Stärkung des Wettbewerbs 
und der wettbewerblichen Strukturen durch eine 
beschleunigte Herstellung eines funktionierenden 
Marktverbundes mit anderen europäischen Strom
märkten, insbesondere durch den Ausbau der Kup
pelkapazitäten, zu fördern. Hier gibt es bereits erfolg
versprechende regionale Ansätze. Im Zusammenhang 
mit der Umsetzung des 3. EUBinnenmarktpaketes 
müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen hierfür 
weiter verbessert werden.

Auch in Zukunft ist es für die Bundesregierung 
ein wichtiges Ziel, die Liberalisierung fortzusetzen 
und den Wettbewerb weiter zu stärken. Das Strom
marktdesign der Zukunft, also das Zusammenspiel 
zwischen einem wachsenden Anteil der erneuerbaren 
Energien, der neuen Rolle konventioneller Energie
träger, den Regel und Ausgleichsenergiemärkten, 
Energiespeichern sowie der Einbindung in den euro
päischen und außereuropäischen Verbund muss im 
Kern marktwirtschaftlich ausgerichtet sein. Damit der 
Markt seine Kräfte entfalten kann, müssen heute die 
Weichen gestellt werden und ein zukunftsorientierter 
Rahmen definiert werden. 

1. Kernenergie als Brücken-
technologie

Eine befristete Verlängerung der Laufzeiten der vor
handenen Kernkraftwerke leistet einen zentralen 
Beitrag, in einem Übergangszeitraum die drei ener
giepolitischen Ziele Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit 
und Versorgungssicherheit in Deutschland zu ver
wirklichen. Sie erleichtert den Weg in das Zeitalter 
der erneuerbaren Energien, insbesondere durch 
strompreisdämpfende Wirkungen und eine Absen
kung der energiebedingten TreibhausgasEmissionen.

Die Laufzeit der 17 Kernkraftwerke in Deutschland 
wird um durchschnittlich 12 Jahre verlängert. Bei Kern  
kraftwerken mit Beginn des Leistungsbetriebs bis ein
schließlich 1980 wird die Laufzeit um 8 Jahre verlängert, 
bei den jüngeren um 14 Jahre.

Darüber hinaus werden die Regelungen über 
Sicherheitsanforderungen an die deutschen Kern
kraftwerke im Rahmen einer 12. AtomgesetzNovelle 
erweitert und auf technisch höchstem Niveau fortge
schrieben.

Aus der Verlängerung der Laufzeiten ergibt sich 
auch die Möglichkeit, die Finanzierung in den Berei
chen erneuerbare Energien und Energieeffizienz zu 
verstärken. Dazu wird – zusätzlich zur bis Ende 2016 
befristeten Kernbrennstoffsteuer – eine vertragliche 
Vereinbarung mit den Betreibern der deutschen 
Kernkraftwerke über die Abschöpfung der Zusatz
gewinne aus der Laufzeitverlängerung getroffen.

Mit dem Energiekonzept ist der Weg frei für eine 
nachhaltige und zuverlässige Energiezukunft Deutsch 
lands. Hierzu gehört auch, möglichst bald für eine ver
lässliche und sichere Endlagerung der radioaktiven 
Abfälle aus der Kernenergienutzung zu sorgen. Die 
Laufzeitverlängerung von durchschnittlich 12 Jahren 
führt nicht zu einer grundsätzlich veränderten Situa
tion für die Endlagerung. Die zusätzlich anfallenden 
10.000 Kubikmeter radioaktiver Abfälle mit vernach
lässigbarer Wärmeentwicklung aus dem Betrieb der 
Kernkraftwerke können im Endlager Konrad gelagert 
werden. Dies wird möglichst zügig errichtet und in 
Betrieb genommen. Für 90 % der anfallenden radioak
tiven Abfälle ist dann ein sicheres Endlager vorhanden. 



16

Unsere nachfolgenden Generationen haben aber 
auch Anspruch darauf, dass möglichst rasch Klarheit 
darüber herrscht, ob der Salzstock Gorleben als End
lagerstandort für hochradioaktive Abfälle genutzt 
werden kann. Deshalb wird die Erkundung ab Okto
ber 2010 ergebnisoffen wieder aufgenommen. In 
einer vorläufigen Sicherheitsanalyse werden bis Ende 
2012 alle bisherigen Erkenntnisse über den Salzstock 
zusammengetragen und einer internationalen Ex 
pertenüberprüfung (Peer Review) unterzogen. Darauf 
aufbauend können wir die Erkundung zielgerichtet 
abschließen.

2. Weiterentwicklung zu einem  
flexiblen Kraftwerkspark 

Für ein hohes Maß an Versorgungssicherheit müssen 
auch in Zukunft genügend Ausgleichs und Reserve
kapazitäten bereit stehen. Wirtschaftlichkeit und die 
Verfügbarkeit heimischer Energieträger sind in die
sem Zusammenhang wichtige Aspekte. Ausreichende 
Investitionen in diese Reserve und Ausgleichs kapa
zitäten, insbesondere in flexiblere Kohle und Gas
kraftwerke, aber auch im Bereich der erneuerbaren 
Energien, sind deshalb notwendig. Wir gehen davon 
aus, dass sich hier entsprechende Märkte bilden wer
den. In diesem Zusammenhang wird auf die Aus füh
rungen zur Markt und Systemintegration verwiesen.

Die kommunalen Unternehmen in Deutschland 
investieren schon heute in erheblichem Ausmaß in die 
Nutzung erneuerbarer Energien und in hocheffizien
te Kraftwerke. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Um 
die Wettbewerbssituation kleinerer Anbieter auf dem 
Strommarkt zu verbessern, wird die Bundesregierung 
unter folgenden Bedingungen die im europäischen 
Energie und Klimapaket vereinbarte Möglichkeit 
nutzen, den Neubau hocheffizienter und CCSfähiger 
fossiler Kraftwerke zu fördern:

3		Förderfähig sind Kraftwerksbetreiber mit einem 
Anteil an den deutschen Erzeugungskapazitäten 
von weniger als 5 %.

3		Förderfähig sind hocheffiziente und CCSfähige 
Kraftwerke,  vorrangig Kraftwerke mit Kraft
WärmeKopplung.

3		Die Fördersumme ist begrenzt auf 5 Prozent der 
jährlichen Ausgaben des Energie und Klimafonds 
in den Jahren 2013 bis 2016.

Bei der Modernisierung des Kraftwerksparks und dem 
damit verbundenen verbesserten Klimaschutz kommt 
es in Zukunft darauf an, die ökonomischen und ord
nungsrechtlichen Instrumente besser aufeinander 
abzustimmen. Im Kraftwerksbereich ist der Emissions
handel das zentrale Instrument, um die Klimaziele zu 
erreichen. Ergänzende Instrumente sind darauf hin zu 
überprüfen, welchen Zusatznutzen sie bringen und 
welche Zusatzkosten dem entgegenstehen.

3. Bedeutung von CCS

Für das Ziel einer Minderung der Treibhausgas
emissionen um mindestens 80 % bis 2050 wollen wir, 
neben den zentralen Ansätzen Energieeffizienz und 
erneuerbaren Energien, auch die Abscheidung und 
Speicherung von CO2 (CCS) als Option erproben. Dies 
ist vor allem für energieintensive Industriezweige mit 
hohen prozessbedingten CO2Emissionen (z. B. Stahl, 
Kalk, Zement, Chemische Industrie, Raffinerien) sowie 
für fossile Kraftwerke (Braun und Steinkohle) langfri
stig von Bedeutung. Durch solche technologische 
Neuerungen und Innovationen wollen wir die Vor
aussetzungen dafür schaffen, dass eine  Verstromung 
fossiler Energieträger z. B. von heimischer Braunkohle 
künftig klimaneutral erfolgen kann.

Viele Staaten werden auch in Zukunft bei ihrer 
Energieversorgung auf Kohle setzen. Vor diesem 
Hintergrund bieten sich im Bereich der CCSTech no
logie für die deutsche Wirtschaft zukunftsträchtige 
Exportchancen. Die Bundesregierung wird sich daher 
für eine noch stärkere internationale Zusammen ar
beit bei der Technologieentwicklung einsetzen. 
Zugleich unterstützt die Bundesregierung die Erpro
bung und gegebenenfalls Nutzung der CCSTechno
logie in Deutschland. Sie wird durch die folgenden 
Maßnahmen die weitere Entwicklung dieser Techno
logie im Energie und Industriebereich auch im eige
nen Land positiv begleiten:
 
3		Zunächst sollen in Demonstrationsvorhaben 

Erfahrungen mit dem Einsatz von CCS und der 
Sicherheit der Speicher gesammelt werden.

C. Kernenergie und fossile Kraftwerke
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3		Der vom BMU und BMWi gemeinsam vorgelegte 
Gesetzentwurf regelt die rechtlichen Grundfra gen 
der gesamten CCSKette, von der CO2Abschei
dung über die Zulassung von Pipelines bis hin zur 
geologischen Speicherung. Als Maßstab für die 
langfristige Sicherheit der Speicher wird ein 
hoher Vorsorgestandard nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik festgelegt. 

3		Bis 2020 sollen auf Basis des CCSGesetzes zwei der 
zwölf EUweit förderfähigen CCS Demonstra
tions vorhaben mit dauerhafter Speicherung von 
CO2 in Deutschland gebaut werden. Darüber hin
aus soll ein Speicherprojekt für industrielle CO2
Emissionen (z.B. ein Gemeinschaftsprojekt für 
IndustrieBiomasseCO2) errichtet werden. Die 
Demonstrationsphase wird als Entscheidungs
grundlage für einen möglichen kommerziellen 
Einsatz der CCSTechnologie evaluiert.

3		Die Bundesregierung wird gemeinsam mit der 
Industrie die Nutzung von CO2 als Rohstoff, mög
lichst in Verbindung mit erneuerbaren Energien 

(z.B. synthetisches Methan, Algenreaktoren) 
untersuchen. Hierzu werden Forschungs und 
Entwicklungsanstrengungen eingeleitet.

3		Wir werden einen GeothermieAtlas beauftragen, 
um Nutzungskonkurrenzen zwischen CCS und 
Geothermie zu prüfen.

3		Die Bundesregierung wird über die CCSTechno
logie einen intensiven Bürgerdialog führen (siehe 
auch Kapitel I. Transparenz und Akzeptanz).

4. Auslaufen der Steinkohle-
förderung

Die subventionierte Förderung heimischer Steinkohle 
wird in Übereinstimmung mit den nationalen und 
europäischen Regelungen beendet. 
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D. Leistungsfähige Netzinfrastruktur für Strom
und Integration erneuerbarer Energien

Der kontinuierliche Ausbau der Erneuerbaren erfor
dert die ständige Optimierung des Zusammenspiels 
mit den konventionellen Energien. Dabei spielen die 
Netzinfrastruktur und Speichertechnologien eine 
Schlüsselrolle. Zur Integration gehört auch, die Er 
neuerbaren schrittweise an das Marktgeschehen her
anzuführen und zunehmend Anreize zur bedarfsge
rechten Stromerzeugung zu schaffen. 

1. Ausbau der Netzinfrastruktur 

Das heutige Stromnetz ist durch historisch gewachsene 
Erzeugungsstrukturen geprägt. Die Stromerzeu gung 
liegt relativ nah an den Verbrauchszentren. In Zukunft 
wird die Stromerzeugung auf See und in den Küsten
regionen deutlich zunehmen. Zusätzlich werden viele 
dezentrale Erzeugungsanlagen, etwa Photovoltaik 
und Biomasse, Strom in das Netz einspeisen. Darüber 
hinaus wird Deutschland aufgrund seiner geographi
schen Lage zunehmend am Stromaustausch in Europa 
teilnehmen.

Der massive Ausbau der erneuerbaren Energien 
im Strombereich (insbesondere offshore) macht die 
Planung eines deutschen OverlayNetzes („Stromauto
bahnen“) erforderlich, das in einen europäischen Ver
bund integriert wird. Aufbauend auf dem bestehen
den Netz und den im Energieleitungs ausbau gesetz 
geplanten Neubaustrecken geht es darum, mit inno
vativen Technologien Strom über weite Strecken ver
lustarm zu transportieren. Besonders dringlich ist der 
Bau von NordSüd Trassen, die den Strom aus den 
Windparks im Norden in die Verbrauchszentren im 
Westen und Süden leiten und kurzfristig als eine Art 
„Bypass“ kritischen Situationen im Netz vorbeugen. 

Der bisherige schrittweise Ausbau des Netzes bleibt 
wichtig, er muss allerdings deutlich beschleunigt wer
den. Zudem wird die Bundesregierung ein Konzept 
für die bundesweite strategische Planung eines Ziel
netzes 2050 entwickeln. 

a. Beschleunigter Netzausbau

Ein modernes und leistungsfähiges Stromnetz ist die 
entscheidende Voraussetzung für eine Stromver sor
gung mit weiter wachsendem Anteil erneuerbarer 
Energien. Die Bundesregierung wird deshalb prüfen, 
ob und wie der Ausbau der deutschen Netzinfra struk
tur durch wirtschaftliche Anreize und planerische 
Instrumente deutlich beschleunigt werden kann. 

Die Bundesregierung wird mit Blick auf leistungs
fähige Stromnetze den Dialog mit den wichtigsten 
Akteuren (insbes. den Netzbetreibern und Ländern) 
suchen und die beim BMWi zum Thema Netze einge
richtete Plattform als ein permanentes Forum weiter
entwickeln, auf dem sich die wichtigsten Interessen
träger austauschen und Konzepte zur Bewältigung der 
Herausforderungen im Netzausbau entwickelt werden.

Die Bundesregierung wird 2011 aufbauend auf 
dem Bestandsnetz und dem im Energieleitungsaus
baugesetz definierten Ausbaubedarf ein Konzept für 
ein „Zielnetz 2050“ entwickeln, um daraus den Bedarf 
für die zukünftig erforderliche Infrastruktur abzulei
ten. Das Zielnetz sollte alle wesentlichen Bereiche 
umfassen, insbesondere

3		die weitere Entwicklung des Bestandsnetzes,
3		die Planung für ein OverlayNetz und mögliche 

Pilotstrecken,
3		Nordseenetz und Clusteranbindung für Offshore,
3		die Integration des deutschen Netzes in den euro

päischen Verbund.

Die Bundesregierung schafft die Rahmenbedin gun
gen für einen zügigen Ausbau der Netzinfrastruktur, 
der zur Integration der erneuerbaren Energien erfor
derlich ist.

3		Um Verständnis und Akzeptanz für den Lei tungs
ausbau zu stärken, wird die Bundes regierung 
eine Informationsoffensive „Netze für eine um 
weltschonende Energieversorgung“ starten. 
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3		Für den zügigen und bedarfsgerechten Netz
ausbau muss es eine kohärente Netzaus bau
planung der Übertragungsnetzbetreiber geben. 
Eine deutschlandweite Netzausbauplanung soll 
zukünftig durch einen zwischen allen Netz be
treibern abgestimmten zehnjährigen Netzaus
bauplan sichergestellt werden, der von den 
Netzbetreibern jährlich vorzulegen ist. Ein sol
cher verbindlicher Netzplan wird im Rahmen der 
geplanten EnWGNovelle zur Umsetzung der 
Vorgaben aus dem Dritten Binnenmarktpaket 
2011 gesetzlich festgeschrieben. 

3		Auf der Grundlage des zwischen den Netzbetrei
bern abgestimmten zehnjährigen Netzaus bau
plans wird die Bundesregierung im Rahmen einer 
Bundesfachplanung für das Übertragungsnetz 
einen Bundesnetzplan vorlegen. Wie bereits im 
Energieleitungsausbaugesetz geregelt, sollen für 
die Planungsträger in den Ländern verbindlich 
der prioritäre energiewirtschaftliche Bedarf fest
gelegt und darüber hinausgehend die Ausbau
trassen gesichert werden. Die Länder und die 
anderen Beteiligten sind in einem gesetzlich ge 
regelten und transparenten Verfahren frühzeitig 
zu beteiligen.

3		Wir werden die Planungs und 
Genehmigungsverfahren im Leitungsausbau wei
ter beschleunigen. Dies umfasst insbesondere 
Musterplanungsleitlinien für das 
Planfeststellungsverfahren im 
Energieleitungsbau, die durch eine BundLänder
Arbeitsgruppe entwickelt werden sollen. Damit 
soll eine konsistente Genehmigungspraxis der 
Länder gesichert sowie die Transparenz des 
Planungs und Genehmigungsverfahrens erhöht 
werden (z.B. durch die Auslegung von 
Planungsunterlagen im Internet).

3		Die Bundesregierung wird unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen auf die 
Netzentgelte prüfen, ob und inwieweit der 
Regulierungsrahmen für den Netzausbau moder
nisiert und novelliert werden muss. Investitionen 
in die Modernisierung und den Ausbau des deut
schen Stromnetzes müssen wirtschaftlich attrak
tiv sein, damit die Netzbetreiber und andere 
Investoren das notwendige Kapital bereitstellen. 

Gegenstand einer umfassenden Prüfung wird ins
besondere sein

	 –  eine unmittelbare Anrechnung der Kosten für 
den Netzausbau,

	 –  eine verbesserte Rendite für die Errichtung eines 
OverlayNetzes und den Einsatz innovativer 
Technologien,

	 –  eine Festlegung von Qualitätskriterien und 
Sanktionsmechanismen, die innovativen Netz
ausbau belohnen und unterlassenen Netz aus
bau voranbringen,

	 –  eine Aufnahme von NordSüd Trassen als erste 
Bestandteile eines OverlayNetzes in den Bedarfs
plan im Rahmen einer Novelle des Energielei
tungsausbaugesetzes (EnLAG). Ein erster Schritt 
sollte dabei die Ausschreibung von zwei Pilot
trassen zur Erprobung neuer Technologien für 
„OverlayLeitungen“ sein.

Die Prüfung der genannten Maßnahmen umfasst ins
besondere auch die Frage der Wirtschaftlichkeit und 
ihre Auswirkungen auf die Netzentgelte, als auch den 
sicheren Betrieb und die Versorgungssicherheit insge
samt. 

b. Intelligente Netze 

Über nachfrageseitiges Lastmanagement soll sich in 
Zukunft die Energienachfrage stärker an das Angebot 
anpassen. Dafür werden moderne, intelligente Netze 
und geeignete Anreize in den Stromtarifen benötigt. 
Diese so genannten „Smart Grids“ werden zukünftig 
Stromerzeuger, Speicher, Verbraucher und das Strom
netz mit moderner Informationstechnik steuern. Für 
den Aufbau intelligenter Stromnetze wird die Bundes
regierung die rechtlichen Grundlagen zur Einführung 
von intelligenten Zählern (Smart Metern) sowie für die 
kommunikative Vernetzung und Steuerung von Strom
erzeugern, Speichern, Verbrauchern und Netzbe
triebs  mitteln schaffen. Bisher fehlen den Kunden in 
erster Linie intelligente Stromzähler als erforderliche 
Infrastruktur. Lastvariable Tarife müssen ab 2011 ange
boten werden. Diese sind so auszugestalten, dass sie 
von den Stromabnehmern auch angenommen wer
den. Ergänzend sollen Pilotprojekte zum effizienten 
Einsatz von Kommunikationstechnologien gefördert 
werden. 
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3		Die Bundesregierung wird unter Berücksich tigung 
der wirtschaftlichen und technischen Rahmen
bedingungen im Energiewirtschaftsrecht die 
Anforderungen für den schrittweisen flächendek
kenden Einsatz intelligenter Zähler konkretisie
ren. So sollen in Zukunft beim Austausch alter 
Geräte moderne Zähler eingebaut werden.

3		Die Bundesregierung wird nach Konsultationen 
mit den Beteiligten die Messzugangsverordnung 
(MessZV) novellieren und die Definition von Min
deststandards und Schnittstellen für intelligente 
Stromzähler durch die Bundesnetzagentur festle
gen lassen. 

3		Im Rahmen der Modernisierung des Regulie rungs 
rahmens für den Netzausbau (Novelle StromNEV 
und ARegV) werden wir prüfen, ob die Investi tions 
kosten für intelligente Zähler voll anerkannt wer
den.

c. Netzanbindung für Offshore-Wind

Die Bundesregierung verfolgt gemeinsam mit 
Nordseeanrainern die Idee eines OffshoreNetzes in 
der Nordsee. Angestrebt wird eine stärker koordinier
te Weiterentwicklung der Strominfrastruktur durch 
Schaffung geeigneter politischer, technischer und 
rechtlicher Rahmenbedingungen.

Die Bundesregierung wird die rechtlichen 
Voraussetzungen für die ClusterAnbindung von 
OffshoreParks in der Nord und Ostsee schaffen. 

2. Schrittweise Markt- und 
Systemintegration der erneuer-
baren Energien

Mit wachsendem Anteil fluktuierender Energieträger, 
wie Windenergie und Photovoltaik, brauchen wir ein 
deutlich flexibleres Stromversorgungssystem, um die 
Schwankungen von Wind und Sonne jederzeit aus
gleichen zu können. Dafür sind neben dem Ausbau 
der Netzinfrastruktur folgende Schritte erforderlich:

3		Wir werden die erneuerbaren Energien schritt
weise an den Markt heranführen, wachsende 
Anteile aus der EEGFörderung in das Markt ge
schehen überführen und Anreize zur bedarfsge

rechten Stromerzeugung schaffen. Dazu werden 
wir im Kontext der EEGNovelle und auf Basis des 
EEGErfahrungsberichts ab 2012 die Einführung 
einer optionalen Marktprämie prüfen. Der Grund
gedanke einer solchen optionalen Marktprämie 
besteht darin, dass die Anlagenbetreiber dann 
entweder die feste EEGVergütung in Anspruch 
nehmen oder den Strom direkt verkaufen können. 
Im letzteren Fall erhalten sie statt der festen EEG
Vergütung zusätzlich zu den Markterlösen eine 
Marktprämie. 

3		Darüber hinaus werden wir prüfen, die Ausgleichs 
mechanismusverordnung (Vermarktung durch 
Übertragungsnetzbetreiber) und das „Grünstrom
privileg“ so weiter zu entwickeln, dass Anreize für 
marktgerechtes Verhalten gesetzt werden, die 
EEGUmlage dadurch aber nicht dauerhaft erhöht 
wird.

3		Darüber hinaus werden wir die bestehenden Zu 
gangsschwellen für die Teilnahme der erneuerba
ren Energien an den Regel und Ausgleichsen er
giemärkten abbauen. Gegenwärtig schreiben die 
Übertragungsnetzbetreiber nach den Vorgaben 
der Bundesnetzagentur die Regelener gieleis tun
gen vier Wochen vor dem Bedarf aus. Für fluktu
ierende erneuerbare Energien ist dieser Zeitraum 
zu lang, um sich am Markt zu beteiligen. 

3		Auf der Nachfrageseite müssen die Vorausset zun
gen für ein effektives Lastmanagement verbessert 
werden. Zu diesem Zweck wird die Bundesnetz
agentur 2011 prüfen, ob die Zugangsbedingungen 
insbesondere für stromintensive Industrien an 
den Regel und Ausgleichsenergiemärkten er 
leich tert werden können, damit stromintensive 
Verbraucher ihren Energieverbrauch so weit wie 
möglich an Lastschwankungen anpassen können. 

3		Mit zunehmendem Anteil erneuerbarer Energien 
muss geprüft werden, inwieweit künftig die 
EEBetreiber über die reine Stromproduktion hin
aus gehende Systemdienstleistungen für eine 
bedarfsgerechte Einspeisung erbringen können. 

3		Darüber hinaus werden wir prüfen, inwieweit 
auch der Strommarkt weiterentwickelt werden 
soll. Im derzeitigen Marktdesign können künftig 

D. Leistungsfähige Netzinfrastruktur für Strom und Integration erneuerbarer Energien
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möglicherweise die Strompreise nicht genügend 
Anreize zum Bau von Anlagen zur Leistungs ab
sicherung geben. Das könnte zum Beispiel auch 
für den Bau von flexiblen Gas oder Kohle kraft
werken gelten, die künftig zunehmend zu diesem 
Zweck vorgehalten werden müssen. Gleiches gilt 
für Energiespeicher. Ähnliche Probleme könnten 
sich auch für die erneuerbaren Energien stellen. 
Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob und wie 
in Zukunft die Bereitstellung von Kapazitäten 
behandelt wird (so genannte „Kapazitätsmärkte“). 
In diesem Zusammenhang ist zu klären, welche 
Kosten entstehen, wie diese minimiert und wie sie 
verteilt werden. Die wissenschaftliche Diskussion 
steht hier jedoch noch ganz am Anfang. In einem 
umfassenden Forschungsprojekt sollen deshalb 
alle relevanten Fragen untersucht und Vor schlä
ge für ein zukunftsfähiges Marktdesign entwik
kelt werden. Hierbei sind die Möglichkeiten für 
eine weitere Stärkung des Wettbewerbs zu be 
rücksichtigen.

3. Ausbau der Speicherkapazitäten

Langfristig ist der Ausbau von Speicherkapazitäten 
wichtig und geboten. Angesichts der deutlich zuneh
menden fluktuierenden Stromerzeugung aus erneu
erbaren Energien brauchen wir verschiedene Wege, 
um jederzeit die Versorgungssicherheit zu gewährlei
sten. Daraus ergeben sich vier zentrale Handlungs
felder: 

3		Wir wollen mittelfristig die verfügbaren deutschen 
Potentiale für Pumpspeicherkraftwerke im Rah
men der technischen und wirtschaftlichen Mög
lichkeiten erschließen.

3		Langfristig werden diese Potentiale allein aber 
nicht ausreichen. Deshalb ist die Nutzung auslän
discher Pumpspeicher für Deutschland von gro
ßer Bedeutung. In Norwegen gibt es dafür ganz 
erhebliche Potentiale, aber auch in den Alpen las
sen sich weitere Potentiale erschließen. 

3		Wir wollen zügig Investitionsanreize prüfen, 
damit Strom aus Biomasse gezielt zum Ausgleich 
der Fluktuationen von Wind und Sonne erzeugt 
und eingespeist wird. 

3		Wir wollen die Forschung in neue Speicher tech
no logien deutlich intensivieren und zur Mark
treife führen (z. B. Druckluftspeicher, Wasser
stoffspeicher und aus Wasserstoff hergestelltes 
Methan, Batterien für Elektrofahrzeuge)  siehe 
Kapitel G. Energieforschung für Innovationen 
und neue Technologien.

Als nächste Schritte wird die Bundesregierung:

3		das Energiewirtschaftsgesetz novellieren und 
neue Speicherkraftwerke, insbesondere Pump
speicherkraftwerke und andere Stromspeicher, 
für einen längeren Zeitraum als bisher von den 
Entgelten für den Netzzugang freistellen, 

3		im Rahmen der EEGNovelle sicherstellen, dass 
ausreichende Anreize für Biogasanlagen beste
hen, Biogas in Starkwindzeiten zwischenzuspei
chern oder ins Erdgasnetz einzuspeisen und die 
Stromerzeugung auf diesem Wege in schwache 
Windphasen zu verschieben und die dazu not
wendigen technischen Voraussetzungen zu 
schaffen. Ergänzend wird die Bundesregierung 
eine Förderung für bestehende Biogasanlagen 
prüfen, damit Anlagen mit zusätzlichen Gasspei
chern, Generatoren und Wärmespeichern ausge
stattet werden.

3		Energiespeicher für den Regelenergiemarkt 
zulassen.



22

E. Energetische Gebäudesanierung und  
energieeffizientes Bauen

Auf den Gebäudebereich entfallen rund 40 % des deut
schen Endenergieverbrauchs und etwa ein Drittel der 
CO2Emissionen. Gleichzeitig sind die Potentiale zur 
Energie und CO2Einsparung gewaltig. Drei Viertel 
des Altbaubestandes wurde noch vor der 1. Wärme
schutzverordnung 1979 errichtet. Diese Gebäude sind 
oft gar nicht oder kaum energetisch saniert. Die über
wiegende Mehrheit der Heizungssysteme entspricht 
nicht dem Stand der Technik. Die Szenarien belegen, 
die energetische Sanierung des Gebäudebestands ist 
der zentrale Schlüssel zur Modernisierung der Energie
versorgung und zum Erreichen der Klimaschutzziele. 

Unser zentrales Ziel ist es deshalb, den Wärme
bedarf des Gebäudebestandes langfristig mit dem Ziel 
zu senken, bis 2050 nahezu einen klimaneutralen 
Ge bäudebestand zu haben. Klimaneutral heißt, dass 
die Gebäude nur noch einen sehr geringen Energie
bedarf aufweisen und der verbleibende Energiebedarf 
überwiegend durch erneuerbare Energien gedeckt 
wird. Dafür ist die Verdopplung der energetischen 
Sanierungsrate von jährlich etwa 1 % auf 2 % erforder
lich. Bis 2020 wollen wir eine Reduzierung des Wärme
bedarfs um 20 % erreichen. Darüber hinaus streben wir 
bis 2050 eine Minderung des Primärenergiebedarfs in 
der Größenordnung von 80 % an. Im Jahr 2020 sollen 
Zielsetzung und Maßnahmen vor dem Hintergrund 
der bis dahin erreichten Erfolge evaluiert werden.

Die energetische Sanierung des Gebäudebestands 
ist die wichtigste Maßnahme, um den Verbrauch an 
fossilen Energieträgern nachhaltig zu mindern und 
die Abhängigkeit von Energieimporten zu reduzieren. 
Dies ist nicht zum Nulltarif zu haben, sondern erfor
dert erhebliche Investitionen, die aber langfristig 

auch zu einer Kostenersparnis führen. Die Umsetzung 
dieser Strategie erfordert geeignete und verlässliche 
rechtliche Rahmenbedingungen, Zeit und Geld. Des
halb ist ein langfristiger Sanierungsfahrplan erforder
lich, der den Akteuren sowohl den Orientie rungs rah
men für Investitionen gibt, wie auch die notwendige 
Flexibilität belässt.

Die bisherigen Instrumente werden nicht ausrei
chen, um diese Ziele umzusetzen: Die Energieein spar
verordnung (EnEV) definiert Anforderungen an Neu
bauten und bei Sanierungen im Bestand. Das Erneuer
bareEnergienWärmegesetz (EEWärmeG) zielt eben
falls auf Neubauten. Diese Instrumente müssen im 
Rahmen der wirtschaftlichen Vertretbarkeit weiter
entwickelt werden, um die Sanierungsziele zu errei
chen. 

Allerdings zeigen bisherige Erfahrungen auch, 
dass der Anwendung des Ordnungsrechts insbesonde
re im Bestand mit Hinblick auf die wirtschaftlichen 
Belastungen der Eigentümer Grenzen gesetzt sind. 
Mit einem „weiter so“ im bisherigen Instrumentenmix 
kommen wir nicht voran. Um die technischwirtschaft
lichen Möglichkeiten der energetischen Sanierung 
des Gebäudebestands zu nutzen, ist ein neuer strategi
scher Ansatz notwendig. In Zukunft kommt es darauf 
an, dass im Interesse der Eigentümer der geforderte 
Sanierungsbedarf langfristig definiert wird, damit er 
diesen bei seinen Plänen für Investitionen berücksich
tigen kann. Wir wollen dabei Anreize setzen, aber keine 
Zwangssanierungen anordnen. Wir stellen wirtschaft
liche Anreize in den Mittelpunkt unserer Politik und 
nicht die Bevormundung der Bürgerinnen und Bürgern. 
Vor diesem Hintergrund wird die Bundesregierung 
eine Konzeption für einen langfristigen Sanierungs
fahrplan entwickeln. 

Energieeffizienter Gebäude-
bestand bis 2050 

Kernelemente einer solchen „Modernisierungs
offensive für Gebäude“ sind: 

3		Mit der Novelle der EnEV 2012 wird das Niveau 
„klimaneutrales Gebäude“ für Neubauten bis 
2020 auf der Basis von primärenergetischen 
Kennwerten eingeführt. Der daran ausgerichtete 
Sanierungsfahrplan für Gebäude im Bestand 
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beginnt 2020 und führt bis 2050 stufenweise auf 
ein Zielniveau einer Minderung des Primärener
giebedarfs um 80 Prozent. Das geltende Wirt
schaftlichkeitsgebot ist dabei einzuhalten.

3		Der Standard für 2020 wird vergleichsweise mo 
derat gewählt, so dass zunächst nur die energe
tisch schlechtesten Gebäude betroffen sind, die in 
der Regel auch bauphysikalisch saniert werden 
müssen. Bei der Sanierung haben die Eigentümer 
die Wahl zwischen Maßnahmen an der Gebäude
hülle, der Verbesserung der Anlagentechnik oder 
dem Einsatz erneuerbarer Energien. Sie können 
auch selbst entscheiden, in welcher zeitlichen 
Reihenfolge Einzelmaßnahmen durchgeführt 
werden oder ob einmalig vollständig saniert wird. 
ErsatzNeubau soll im Gebäudesanierungs pro
gramm förderfähig werden.

3		Sofern der Eigentümer die Zielwerte vorzeitig 
erfüllt oder übererfüllt, erhält er dafür eine staat
liche Förderung. In diesem Sinne werden bei
spielsweise das bewährte CO2Gebäudesanierungs
programm auch unter Berücksichtigung von 
Stadtquartieren fortgeführt und im Rahmen der 
finanziellen Möglichkeiten besser ausgestattet. 
Darüber hinaus werden  steuerliche Anreize für 
die Förderung der Sanierung geprüft.

3		Für die Weiterentwicklung der erneuerbaren 
Energien im Gebäudebestand wird das Markt
anreizprogramm zur Förderung des Einsatzes 
erneuerbarer Energien im Wärmemarkt ab 2011 
mit zusätzlichen Mitteln aus dem Sonder ver
mögen nach Maßgabe des Wirtschaftsplans des 
Energie und Klimafonds fortgeführt. Darüber 
hinaus prüfen wir eine haushaltsunabhängige 
Förderung durch ein Anreizsystem für erneuerba
re Wärme innerhalb des Marktes.

3		Darüber hinaus wird die Bundesregierung ein 
Förderprogramm „Energetische Städtebau sanie
rung“ bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) auflegen. Ziel dieses Programms ist es, 
umfassende und lokal angepasste Investitionen in 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien auf 
unbürokratische Weise anzustoßen und damit 
vielfältige Synergieeffekte zu nutzen.

3		Mit dem Ziel, verstärkt Energieeffizienzpotentiale 
im Gebäudebereich zu heben, wird die Bundes
regierung das Mietrecht ausgewogen novellieren 
und für energetische Sanierungen investitions
freundlicher gestalten. Es ist deshalb auch zu 
überprüfen, ob und wie auch die Vergleichs
mietenregelung geändert werden kann, um 
Fehlanreize für die Sanierung von Gebäuden zu 
vermeiden.

3		Die Möglichkeiten des EnergieContracting wer
den erweitert, damit vor allem auch im Miet
wohnungsbereich bestehende Einsparpotentiale 
effizient realisiert werden können. Die Bundes re
gierung wird deshalb die erforderlichen rechtlichen 
Änderungen umsetzen, um einen einheitlichen 
rechtlichen Rahmen für Wärmeliefer Contrac
ting zu schaffen. Ab 2013 soll Energie einspar
Contracting bei der ÖkoSteuer nur dann steuer
begünstigt sein, wenn ambitionierte Energie
einsparvorgaben erfüllt werden.

3		Die Bundesregierung wird prüfen, ob in dem 
EEWärmeG die bestehenden Anforderungen an 
die Nutzung erneuerbarer Energieträger stärker 
technologieoffen gestaltet werden.

3		Die Energiesteuern im Wärmemarkt werden mit
telfristig in mehreren Schritten stärker nach den 
CO

2Emissionen der fossilen Energieträger aus
gerichtet. Die Anpassung erfolgt aufkommens
neutral. 

3		Vor dem Hintergrund der steigenden Anforde
run  gen an den energetischen Standard von 
Gebäuden wird die Bundesregierung die Wirt
schaft auffordern, sich zu einer verbesserten und 
regelmäßigen Fortbildung von Handwerkern zu 
verpflichten und – wo notwendig – die Aus bil
dungsordnungen anzupassen. 

3		Die Bundesregierung wird für ihre künftigen 
Neubauten und bei bestehenden Liegenschaften 
eine Vorbildfunktion bei der Reduzierung des 
Energieverbrauchs einnehmen. 
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F. Herausforderung Mobilität

 Die Strategie zur Elektromobilität wird auf Grundlage 
der Gemeinsamen Erklärung von Industrie und Bun
desregierung vom 3. Mai 2010 konsequent weiterver
folgt. Unser Ziel ist es, eine Million Elektrofahrzeuge 
bis 2020 und sechs Millionen bis 2030 auf die Straße zu 
bringen. 

3		Im Rahmen des Nationalen Entwicklungsplans 
werden wir den Ausbau der Elektromobilität kon
sequent vorantreiben und die Voraussetzungen 
für eine schnelle Marktdurchdringung schaffen.

3		Die Bundesregierung wird 2011 eine Kenn
zeichnungsverordnung für Elektrofahrzeuge  
(40. BImschV) entsprechend den Vorgaben im 
Nationalen Entwicklungsplan vorlegen. Damit 
werden wir die Voraussetzung für eine Privile
gierung von Elektrofahrzeugen schaffen, z. B. 
durch kostenloses Parken. Solche praktischen 
Nutzervorteile werden die Anschaffung von 
Elektrofahrzeugen attraktiver machen. 

3		Elektrofahrzeuge reduzieren die Abhängigkeit 
vom Öl und werden erst durch die Kopplung der 
Elektromobilität an erneuerbaren Strom prak
tisch zu Nullemissionsfahrzeugen. Sowohl für 
Flottenbetreiber (Marketing) als für auch private 
Erstkäufer liegt im Image als Nullemissions
fahrzeug (EEStrom) ein wichtiger Kaufanreiz. 

3		Elektrofahrzeuge sollen bei entsprechender tech
nologischer Innovation langfristig als Strom
speicher zum Ausgleich von Angebot und 
Nachfrage beitragen, zum Beispiel indem sie in 
Starkwindzeiten geladen werden.

Die Entwicklung des Nationalen Innovations pro
gramms Wasserstoff und Brennstoffzellen techno
logie wird wie vereinbart fortgeführt. Insbesondere 
durch die größere Reichweite können Brennstoff
zellenfahrzeuge perspektivisch einen wichtigen 
Beitrag zur umweltfreundlichen und nachhaltigen 
Mobilität liefern, sofern der Wasserstoff aus erneuer
baren Energien hergestellt wird.

Die europäische Gesetzgebung zur Begrenzung 
der CO2Emissionen von Straßenfahrzeugen muss für 
die Zeit nach 2020 weiterentwickelt werden. Die früh
zeitige Vorgabe konkreter Effizienzziele für Neufahr
zeuge ist ein zentraler Treiber für die beschleunigte 
Marktdurchdringung CO2effizienter Fahrzeuge und 
schafft Planungssicherheit für die Wirtschaft. Er  for
derlich sind ambitionierte Grenzwerte für alle Fahr
zeugklassen – von Zweirädern bis hin zu schweren 
Nutzfahrzeugen. Die Bundesregierung wird sich auf 
europäischer Ebene für eine ambitionierte Aus ge
staltung der CO2Grenzwerte für Neufahrzeuge einset
zen. Die Bundesregierung fördert einen steigenden 
Anteil von Erdgasfahrzeugen. Sie wird prüfen, mit 
welchen Maßnahmen ein verstärkter Einsatz von 
Biogas im Kraftstoffbereich erreicht werden kann. 
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Mit dem Ziel, Technologien zur Produktion von 
Biokraftstoffen der so genannten zweiten Generation 
früher marktreif zu machen, wird die Bundes re gie
rung eine Förderinitiative für vielversprechende 
Entwicklungs und Demonstrationsvorhaben starten. 
Dem steht eine Förderung bereits heute verfügbarer 
und technologisch weit entwickelter Biokraftstoffe 
nicht entgegen.

Die Bundesregierung beabsichtigt, den Anteil von 
Biokomponenten in Kraftstoffen weiter zu steigern 
und wird hierfür die Voraussetzungen schaffen.  

3		Die Zielvorgaben der Dekarbonisierung werden 
langfristig und schrittweise anspruchsvoller aus
gestaltet. Aus Sicht der Bundesregierung soll 
dabei die Treibhausgasbilanz ein zentraler Be 
standteil für die künftige Begünstigung beson
ders förderungswürdiger Biokraftstoffe werden.

3		Die Bundesregierung wird die Automobil und 
Kraftstoffindustrie auffordern, die technischen 
Voraussetzungen für die Einführung und 
Nutzung von Benzin und Dieselkraftstoffen zu 
schaffen, deren biogener Anteil über zehn bzw. 
sieben Prozent hinausgeht.

3		Die Beigabe von nachhaltig erzeugtem Pflanzenöl 
zum Mineralöl zur gemeinsamen Hydrierung im 
Raffinationsprozess wird zur Anrechnung auf die 
Biokraftstoffquote mit einer Höhe von 3 % des 
Vo lumengehalts des gesamten Dieselkraft stoff
marktes zugelassen.

3		Die Bundesregierung beabsichtigt, im Rahmen 
ihrer für das kommende Jahr geplanten Kraft
stoff und Mobilitätsstrategie auch zu prüfen, wie 
die Nutzung von Biokraftstoffen auf den Bahn
verkehr und die Binnenschifffahrt weiter ausge
dehnt werden kann .

Die Einbeziehung des Flugverkehrs ins europäische 
Emissionshandelssystem zum Jahr 2012 wird zudem 
verstärkte Anreize für mehr Energieeffizienz sowie 
den Einsatz von erneuerbaren Energien (Biokraft
stoffe) in diesem Sektor schaffen. 

Emissionsabhängig gespreizte Nutzerkosten set
zen Anreize für einen effizienten und umweltverträg
lichen Güterverkehr. Die Bundesregierung wird prü
fen, wie die Lkw Maut so ausgestaltet werden kann, 
dass von ihr verstärkt derartige Anreize ausgehen.

Die Bundesregierung wird prüfen, wie die emissi
onsbasierte KfzSteuer künftig fortentwickelt werden 
kann. Sie wird in diesem Zusammenhang untersu
chen, inwieweit bei der Besteuerung fossiler Kraft
stoffe die jeweiligen Treibhausgasemissionen stärker 
berücksichtigt werden können.

Wir wollen die Investitionen in die Schienenin fra
struktur ausbauen und auf die Knotenpunkte und 
Engpässe konzentrieren, die für das Netz von zentra
ler Bedeutung sind. Dabei müssen für die zentralen 
aufkommensstarken Verbindungen spezielle Korri
dore für den Schienengüterverkehr entwickelt und 
prioritär ausgebaut werden. Nur so wird es möglich, 
die notwendigen Voraussetzungen für eine Verla ge
rung insbesondere des Güterverkehrs auf den um 
weltfreundlicheren Schienenverkehr zur schaffen.

Mit ihrer Kraftstoff und Mobilitätsstrategie wird 
die Bundesregierung konkrete Angebote machen, um 
umweltfreundliche Mobilitätsformen als Alternativen 
zum motorisierten Individualverkehr zu stärken.
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G. Energieforschung für Innovationen und  
neue Technologien

Der Übergang in das Zeitalter der erneuerbaren 
Energien verlangt eine tief greifende Modernisierung 
der Energiewirtschaft. Zukunftsweisende Innova tio
nen sind entscheidend, um den Strukturwandel hin zu 
einer nachhaltigen Energieversorgung voranzutrei
ben. Neben der Grundlagenforschung geht es vor 
allem darum, bei erneuerbaren Energien und effizien
ten Technologien insgesamt durch anwendungsori
entierte Forschungsförderung den Weg zur Markt
durchdringung zu ebnen. Ziel ist es, einerseits die 
Technologien kostengünstiger zu machen, anderer
seits in die weitere Erforschung und Entwicklung von 
Technologien zu investieren, die in der Zukunft einen 
wesentlichen Anteil an der Energieversorgung haben 
können. Durch die verstärkte Konzentration von 
Finanzmitteln auf den Forschungs und Entwicklungs
bereich soll die führenden Position deutscher Unter
nehmen in den Technologiemärkten der Zukunft 
gestärkt werden, wie es die Bundesregierung zum 
Beispiel mit der Innovationsallianz Photovoltaik 
bereits fördert. Damit leisten wir auch einen Beitrag, 
die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf wichti
gen Zukunftsmärkten zu sichern.

Die Bundesregierung wird im Jahr 2011 ein umfas
sendes Energieforschungsprogramm für die Zeit bis 
2020, und in Eckpunkten darüber hinaus, vorlegen. 

Schwerpunkte des Energieforschungsprogramms 
werden sein: 

3		Erneuerbare Energien,
3		Energieeffizienz,
3		Energiespeichertechnologien und Netztechnik, 
3		Integration der erneuerbaren Energien in die 

Energieversorgung, und 
3		das Zusammenwirken von diesen 

Energietechnologien.

In einem ersten Schritt wird die Bundesregierung eine 
gemeinsame Förderinitiative „Netze und Energie spei
cher“ und eine gemeinsame Förderinitiative „Solares 
Bauen – energieeffiziente Stadt“ (z. B. FassadenPhoto
voltaik) entwickeln und umsetzen. 

Die oben genannten Schwerpunkte werden auf 
Basis des Energiekonzepts mit den Beteiligten disku
tiert und anschließend im „6. Energieforschungs
programm der Bundesregierung“ konkretisiert und 
festgelegt. 

Die Mittel für Forschung in den oben genannten 
Bereichen werden ab 2011 aus dem Sondervermögen 
nach Maßgabe des Wirtschaftsplans des Energie und 
Klimafonds erhöht. Mit Blick auf die in den kommen



27

den Jahren anstehende grundlegende Moderni
sierung der Energieversorgung in Deutschland wird 
vor allem die anwendungsorientierte Forschung in 
diesen Bereichen weiter ausgebaut. 

Parallel müssen langfristige technologische 
Optionen weiter verfolgt und der gezielte Ausbau 
sowie eine stärkere Vernetzung nationaler For schungs
institute vorangetrieben werden.

Die Zusammenarbeit der Bundesressorts auf dem 
Gebiet der Förderung von Forschung und Entwick
lung moderner Energietechnologien wird verbessert. 
Um eine integrierte Energieforschungspolitik der 
Bundesregierung sicherzustellen, wird die „Koordi
nie rungsplattform Energieforschungspolitik“ ausge
baut. Die Koordinierung wird, neben der Abstim
mung zwischen den Ressorts, auch Förderaktivitäten 
der Länder und der europäischen Förderinstitutionen 
einbeziehen. Beim BMWi wird ein zentrales Informa
tionssystem eingerichtet, um mehr Transparenz der 
staatlichen Förderpolitiken und eine bessere Bewer
tungen von Technologieentwicklungen zu ermögli
chen. 

Technologieentwicklungen müssen heute immer 
stärker aus einer globalen Perspektive bewertet werden. 
Die Bundesregierung wird diesem Trend bei der Wei
terentwicklung ihrer Energieforschungspolitik Rech
nung tragen. Im europäischen Kontext wird die Bun
desregierung deutsche Antragsteller bei der Mit wir
kung und erfolgreichen Umsetzung des Strategischen 
Energietechnologieplans (SETPlan) unterstützen. 
Priorität haben dabei Projekte mit einer klaren euro
päischen Dimension; dazu gehören vor allem die 
Forschungsthemen Stromnetze, erneuerbare Ener
gien, Speichertechnologien, Effizienz und CCS.

Die Bundesregierung wird die Forschungs för de
rung im Bereich der nuklearen Sicherheit und Non
ProliferationsVorsorge so gestalten, dass die vorhan
dene Kompetenz in Deutschland bewahrt und weiter
entwickelt werden kann. 

Um das exzellente Forschungsniveau in Deut
schland auch auf lange Sicht halten zu können, hat 
die Ausbildung von Fachleuten der Ingenieur und 
Naturwissenschaften für eine ausreichend breit ange
legte Energieforschung einen hohen Stellenwert. 
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H. Energieversorgung im europäischen und  
internationalen Kontext

Der Übergang zu einer modernen, CO2armen und 
sicheren Energieversorgung lässt sich nur gemeinsam 
im europäischen und internationalen Kontext lösen. 
Schrittweise müssen internationale Klimaschutz ver
einbarungen erreicht werden, damit der globale 
Klimaschutz wirksam wird und Wettbewerbs ver
zerrungen für die Länder vermieden werden, die im 
Klimaschutz eine Vorreiterrolle haben. Die Bundes
regierung wird weiter für ein weltweit geltendes, ver
bindliches Klimaschutzabkommen eintreten. Sie hat 
dabei auch die wirtschaftlichen, sicherheitspoliti
schen und entwicklungspolitischen Auswirkungen 
des Klimawandels im Blick. Auf der europäischen 
Ebene ist die richtige Aufgabenverteilung zwischen 
EU und Mitgliedstaaten entscheidend dafür, dass die 
Transformation unseres Energiesystems effizient 
gestaltet wird. 

Die Diversifizierung von Energieträgern, Im  port
ländern und Importrouten gehört ebenso zu den zen
tralen Elementen deutscher Energieaußenpolitik wie 
die Flankierung neuer grenzüberschreitender Ener
gieinfrastruktur. Ein weiteres wichtiges Ziel der deut
schen Energiepolitik ist ein verlässlicher Rechtsrah men 
für die internationalen Energiebeziehungen. Die 
Bundesregierung wird dieses Energiekonzept durch 

strategische bilaterale und regionale Zusammen
arbeit international flankieren. 

Internationaler Klimaschutz  
und Wettbewerb

Der weltweite Klimaschutz ist umso wirksamer und 
die Umstrukturierung der nationalen Energie ver
sorgung gelingt umso besser, je mehr sie durch funk
tionierende internationale Kohlenstoffmärkte unter
stützt werden. Umso mehr Industrie und Schwellen
länder ambitionierte Klimaschutzziele formulieren 
und auch in Maßnahmenprogramme umsetzen, desto 
eher ist zu erwarten, dass in die Entwicklung neuer 
Produkte und Prozesse investiert wird und internatio
nale Märkte für neue Technologien entstehen. 

Darauf zielen die Politik der Bundesregierung 
und der Europäischen Union wie auch die Bemü hun
gen der internationalen Staatengemeinschaft. So ent
wickeln derzeit Entwicklungs und Schwellenländer 
mit Unterstützung der Industrieländer nationale 
Aktionspläne zum Klimaschutz, die mit den dort fest
gelegten Zielen und Maßnahmen die Umstruk tu rie
rung der dortigen nationalen Energieversorgung vor
antreiben. Auch haben nach Kopenhagen wichtige 
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Industrie und Schwellenländer sich durchaus ambi
tionierte Ziele gesetzt. 

Bei den Maßnahmen zur Umsetzung unserer 
Energiepolitik ist auf das Gleichgewicht unserer Ziele  
sicher, umweltschonend und bezahlbar – zu achten. 
Nationale Klimaschutzmaßnahmen dürfen daher nicht 
zu unzumutbaren Wettbewerbsnachteilen deutscher 
Unternehmen im internationalen Wettbewerb führen. 
Wir sehen Klimaschutz zugleich als Wettbewerbs
motor für neue Technologien. Für deutsche Unter
nehmen können sich auch ohne internationale Ver
pflichtungen aus höherer Effizienz und einem techno
logischen Vorsprung Wettbewerbsvorteile ergeben. 
Allerdings zeigen sich hier Grenzen, etwa bei Anfor
derungen an energieintensive Branchen, die in einem 
besonders intensiven internationalen Wettbewerb 
stehen. Die Bundesregierung wird dieser besonderen 
Wettbewerbssituation, zum Beispiel im Rahmen des 
europäischen Emissionshandels, auch weiterhin Rech
nung tragen. Dies wird so lange erforderlich sein, wie 
die wichtigen internationalen Wettbewerber nicht 
vergleichbaren Anforderungen unterliegen. Umso 
mehr zielen die Bemühungen der Bundesregierung 
darauf ab, dass Schritt für Schritt durch Vereinba run
gen im internationalen Klimaschutz funktionierende 
Kohlenstoffmärkte geschaffen, Wettbewerbsverzer
rungen beseitigt und damit die Voraussetzungen für 
einen wirksamen Klimaschutz geschaffen werden.

Einbettung in die europäische 
Energiepolitik

Mit Blick auf die durch den Vertrag von Lissabon gege
benen EUKompetenzen in der Energiepolitik (Art. 194 
AEUV) wird die Bundesregierung die Möglichkeiten 
zu europäischer Zusammenarbeit unter Beachtung 
des Subsidiaritätsprinzips gemeinsam mit den ande
ren EU Mitgliedstaaten und der Europäischen Kom
mission aktiv nutzen. 

1. Europaweiter Netzausbau

Das EU Verbundnetz ist das Rückgrat des Energie
Binnenmarktes; der europaweite Netzausbau ist der 
Taktgeber zur Integration der Energiemärkte. Des halb 
werden wir uns auf europäischer Ebene für den Auf 
und Ausbau eines europaweiten Netzverbunds einset
zen. Damit sind folgende Maßnahmen erforderlich:

3		Mit der Novelle des EnWG werden 2011 die Vor
schriften des Dritten EUBinnenmarktpakets 
umgesetzt. Damit werden die Wettbewerbs
bedingungen auf dem deutschen Strommarkt 
und die Integration der nationalen Märkte weiter 
verbessert und die Liberalisierung des Binnen
markts forciert.

 
3		Wir werden eine Initiative zur Planung eines 

europäischen Netzverbundes und die Entwick
lung gemeinsamer technischer Netzstandards 
weiterentwickeln.

3		Die Bundesregierung wird die Ausgestaltung des 
Infrastrukturpakets der EU aktiv begleiten und 
prüfen, inwieweit eine Verbesserung des europä
ischen Rechtsrahmens zum Ausbau des europä
ischen Verbundnetzes dort erfolgen kann, wo der 
marktgetriebene Netzausbau, etwa von Grenz
kup pelstellen, nicht ausreicht.

 
3		Wir werden im Zielnetz 2050 auch die Weiterent

wicklung zum europäischen Verbundnetz 
beschreiben, damit Grenzkuppelausbau und 
nationaler Netzausbau ineinander greifen (s. o.).

3		Die Bundesregierung wird im Pentalateralen 
Energieforum die Zusammenarbeit mit Frank
reich und den BeNeLuxStaaten weiter intensivie
ren, mit dem Ziel, Netzengpässe zu vermeiden. 
Mit dem Ziel, weitere regionale liquide Strom
märkte zu entwickeln, wird die Bundesregierung 
mit unseren mittelosteuropäischen Nachbarn 
weiter zusammenarbeiten.

 
3		Die Bundesregierung wird unter Beteiligung der 

Unternehmen Gespräche mit Norwegen und den 
Alpenländern aufnehmen, um eine langfristige 
Kooperation mit den europäischen Partnerlän
dern in der Stromversorgung, insbesondere bei 
der Schaffung und Nutzung Speicherkapazitäten 
zu erreichen. 

2. Liberalisierter Binnenmarkt

Die Integration der Strom und Gasmärkte in der EU 
ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, um Versorgungs sicher
heit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit in 
Deutschland und der EU langfristig zu gewährleisten. 
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Ein integrierter und funktionierender Strom und 
Gasbinnenmarkt stärkt die EU nach außen und trägt 
gleichzeitig zu fairen Energiepreisen für Verbraucher 
bei. Die Bundesregierung setzt sich daher auf europä
ischer Ebene dafür ein, die beschlossenen Vorhaben 
des Dritten Binnenmarktpakets konsequent umzu
setzen.

3. EU Emissionshandel

Der Emissionshandel ist das vorrangige Klimaschut
zinstrument. Durch die Festlegungen des Klima und 
Energiepakets der EU wird er ab 2013 zum europawei
ten Mechanismus weiterentwickelt, d. h. er basiert auf 
einer europäischen Emissionsobergrenze (Cap), euro
paweiten Allokationsregelungen und der zunehmen
den Versteigerung der Zertifikate. 

Die Bundesregierung wird sich im Rahmen der Inter
nationalen Initiative zur Zusammenarbeit im Emis
sionshandel (ICAP) verstärkt dafür einsetzen, die 
Verknüpfung des europaweiten Emissionshandels mit 
Ländern, in denen Emissionshandelssysteme bereits 
existieren bzw. geplant sind, voranzutreiben. Dadurch 
soll der EUEmissionshandel zur Vermeidung von 
Verzerrungen im internationalen Wettbewerb schritt
weise zum globalen Kohlenstoffmarkt ausgebaut wer
den. Das ICAPSekretariat beim BMU wird hierbei eine 
wichtige Rolle übernehmen.

Ab 2013 werden die angekündigten 
Kompensationszahlungen für indirekte Preiseffekte 
des Emissionshandels bei energieintensiven 
Unternehmen berücksichtigt. 

Ab 2013 werden die Mehrerlöse aus der 
Versteigerung der Emissionszertifikate für die 
Finanzierung von Maßnahmen zu

3		erneuerbaren Energien,
3		Energieeffizienz,
3		Forschung in diesen Bereichen,
3		nationalem Klimaschutz
3		sowie internationalem Klima und Umweltschutz

eingesetzt. 

4. Effizienzregelungen auf  
EU Ebene

Ambitionierte Regelungen zur Einsparung von 
Energie sind zentral, um die EU zum innovativsten 
und effizientesten Wirtschaftsraum weltweit zu ent
wickeln. 

Wir unterstützen die Festlegung in der EU 2020 
Strategie, bis 2020 die Energieeffizienz um 20 % zu stei
gern. Darüber hinaus setzt sich die Bundesregierung 
insbesondere für die Weiterentwicklung der europä
ischen Produktstandards nach der ÖkoDesignRicht
linie entsprechend einem fortschrittlichen Stand der 
Technik ein. Dabei geht es insbesondere darum, ambi
tionierte, technologieoffene Mindeststandards zu 
definieren. 

5. Ökostromvermarktung und 
Stromkennzeichnung

Bislang enthält die ErneuerbarenRichtlinie zur 
Vermarktung von Strom aus erneuerbaren Quellen 
nur lückenhafte Aussagen. Dadurch gehen von der 
Nachfrage keine Anreize für den Ausbau erneuerba
rer Energien aus. Darüber hinaus führt das dazu, dass 
die gleiche Strommenge aus erneuerbaren Energien 
den Verbrauchern zweimal als CO2neutraler Strom 
verkauft wird (Doppelvermarktung). Die Bundes
regierung wird sich auf EU Ebene für eine verbesserte 

H. Energieversorgung im europäischen und internationalen Kontext
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Verbraucherinformation einsetzen, so dass der Ver
braucher weiß, welche Ökostromverträge zu Neu
investitionen in Erneuerbare führen. Außerdem 
unterstützen wir eine europaweite Strom kenn zeich
nung, so dass dieselbe Strommenge aus erneuerbaren 
Quellen nur einmal als CO2 neutraler Strom vermark
tet wird.

6. Erneuerbaren Strom im euro-
päischen und mediterranen 
Kontext 

Die im Auftrag der Bundesregierung berechneten 
Szenarien legen nahe, dass Deutschland langfristig 
einen erheblichen Anteil seines Strombedarfs aus 
erneuerbaren Quellen durch Importe decken muss. 

Neben der Sicherstellung einer nachhaltigen und 
klimaschonenden Energieversorgung in den sonnen
reichen Ländern Nordafrikas zur Deckung des dort 
rapide steigenden Energiebedarfs kann der Import 
von Solarstrom aus Ländern Nordafrikas perspektiv
isch bis 2050 einen Beitrag für die zukünftige Ener gie
versorgung in Europa leisten, die zunehmend auf 
erneuerbaren Energien basieren. Aufgrund besserer 
Möglichkeiten zur Speicherung können solarthermi
sche Kraftwerke (CSP) auch ein Baustein sein, um die 
künftige, bedarfsgerechte Energieerzeugung durch 
erneuerbare Energien auch in Deutschland sicher zu 
stellen.

AA, BMU, BMWi und BMZ werden auch mit Blick 
auf den gemeinsam mit den Mitgliedern der Union 
für das Mittelmeer und der EUKommission zu entwik
kelnden Masterplan ihre  abgestimmte Gesamt stra te
gie für den Solarplan der Union für das Mittelmeer 
formulieren und dabei insbesondere auch Rahmen
bedingungen für eine Umsetzung des Desertec Vor
habens identifizieren. Dabei werden sie insbesondere 
auch Machbarkeitsstudien und die technologischen 
sowie politischen Perspektiven berücksichtigen. 
Parallel werden sie den energie und entwicklungspo
litischen Dialog ausbauen.

Unser Ziel ist es, die Förderung der Erzeugung aus 
erneuerbaren Quellen an den Potentialen der jeweili
gen Technologie vor Ort auszurichten und dabei die 
wirtschaftlichen Potentiale in Deutschland weiterhin 
auszubauen. Entlang dieser Linie und auf der Basis der 

Erfahrungen bei der Umsetzung der Koopera tions
mechanismen der EURichtlinie zur gemeinsamen 
grenzüberschreitenden Förderung erneuerbarer 
Energien werden wir prüfen, inwieweit sich die 
Fördersysteme der Mitgliedstaaten weiter koordinie
ren und harmonisieren lassen.

7. Rohstoffsicherung und inter-
nationale Aspekte 

Aufbauend auf dem Initiativkreis „Energie und Roh
stoffe“ wird die Bundesregierung gemeinsam mit der 
deutschen Wirtschaft den Dialog mit EUDrittländern 
zu Hochtechnologierohstoffen und Energietechno
logien gemeinsam mit der deutschen Wirtschaft 
intensivieren. Dabei sollen fokussiert auch Mög lich
keiten entwickelt werden, wie Hochtechnologie und 
Energierohstoffe  langfristig für Energieerzeugungs, 
Energietransport und Energiespeichertechnologien 
in Deutschland und der EU zu angemessenen Preisen 
gesichert werden können. Ein Instrument sind dabei 
auch bilaterale und regionale Energie und Rohstoff
partnerschaften. Eine integrierte Wirtschafts koope
ration soll auch den Austausch von Technologien zu 
Energieeffizienz und erneuerbaren Energien ein
schließen. Mit der in der Bundesanstalt für Geowissen
schaften und Rohstoffe eingerichteten Deutschen 
Rohstoffagentur wird die Bundesregierung diesen 
Prozess intensiv begleiten. 

Die Bundesregierung tritt darüber hinaus dafür 
ein, dass eine strategische Ausrichtung der Roh stoff
sicherung auch auf europäischer Ebene stattfindet.

Ziel der Bundesregierung ist es, ein hohes Maß an 
Versorgungssicherheit, auch bei den Primärener gie
trägern Öl und Gas, sicherzustellen. Sie wird daher 
weiterhin die deutschen Unternehmen bei Infra struk
turprojekten, die der Diversifizierung der Energie
versorgung dienen (z. B. Nordstream, Nabucco, LNG, 
Desertec, Nordsee super grid) politisch flankieren, um 
Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten.
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I. Transparenz und Akzeptanz

Der Umbau zu einer nachhaltigen Energieversorgung 
sowie die dafür erforderlichen Infrastruk tur maß
nahmen, z. B. der notwendige Ausbau der Stromnetze, 
können nur gelingen, wenn die künftige Energie
politik für die Bürgerinnen und Bürger verständlich 
und nachvollziehbar ist. Für diese gesamtgesellschaft
liche Aufgabe sind Wirtschaft und Politik gleicherma
ßen gefordert. Dazu gehört ganz wesentlich, dass die 
langfristigen Ziele wie auch die Maßnahmen zu ihrer 
Umsetzung nachvollziehbar begründet werden. Dazu 
gehört insbesondere auch, dass die relevanten Zahlen 
und Fakten, auf deren Grundlage staatliche Entschei
dungen getroffen werden, in einer verständlichen 
Form der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Bundesregierung wird im Internet eine In 
formationsplattform wie auch ein Dialogforum „nach
haltige Energieversorgung“ einrichten. In der Infor
mationsplattform werden die für die zukünftige 
Energiepolitik wichtigen

3		aktuell verfügbaren Daten und Fakten sowie
3		Prognosen, Analysen und Bewertungen

in verständlicher Form aufbereitet und dargestellt.

Im Dialogforum für eine „nachhaltige Energie ver
sorgung“ soll ein offener Dialog über die die Bür ge
rinnen und Bürger interessierenden Fragen geführt 
werden, beispielsweise über

3		Chancen und Risiken neuer Technologien,
3		Wege für eine umweltschonende 

Energieversorgung,
3		Vorgehensweise zum Ausbau der Strom und 

Gasnetze,
3		Strategie zum Ausbau der erneuerbaren 

Energien, 
3		die Notwendigkeit neuer Kraftwerke, oder
3		die Zusammensetzung des Energiemixes.

Eine erfolgreiche Energiepolitik braucht auch ein 
Mindestmaß an Kontinuität. Investitionen in Kraft
werke und Netze bestimmen auf Jahrzehnte die 
Struktur der Energieversorgung. Trotz der kontrover
sen Debatten um energiepolitische Themen wird die 
Bundesregierung mit den Wirtschafts und Umwelt
verbänden und mit allen interessierten gesellschaftli
chen Gruppen nach Wegen suchen, wie der energie
politische Konsens über die zukünftige Energiepolitik 
verbreitert werden kann.





Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums für Wirtschaft und  
Technologie herausgegeben. Sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt. Sie darf weder von
Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung
verwendet werden. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informations
ständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder
Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Unabhängig 
davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch 
ohne zeitlichen Bezug zu einer Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der 
Bundesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.
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Richtlinie

Förderbekanntmachung zu den Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0 („Wärmenetze 4.0 –
Bundesförderung efziente Wärmenetze”)

Vom 11. Dezember 2019

1 Einleitung

Mit der Förderbekanntmachung „Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0” werden die Planung und der Bau
hochinnovativer multivalenter Wärmenetzsysteme der vierten Generation gefördert, wenn diese weitere
Anforderungen erfüllen, die eine hochefziente und umweltschonende Bereitstellung von Wärme und Kälte
sicherstellen. Ziel ist es, Modellvorhaben von unterschiedlicher Auslegung und Größenordnung anzureizen,
die als Entwicklungsvorhaben eine Brücke zwischen der Energieforschung und der Praxis bilden und eine
breitere Markteinführung von Wärmenetzsystemen 4.0 vorbereiten. Hiermit sollen klimafreundliche Wärme
mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien und Abwärme perspektivisch ebenso kostengünstig bereitgestellt
werden wie im Rahmen einer konventionellen Erzeugung auf Basis fossiler Energien.

Wärmenetze der vierten Generation mit Temperaturen, die im Regelfall im Bereich von 20°C bis 95°C liegen,
weisen eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber der konventionellen Wärmeversorgung auf. Dazu gehören
typischerweise hohe Anteile an erneuerbaren Energien und eingekoppelter Abwärme, die Einbindung
saisonaler Großwärmespeicher, die Bereitstellung von Flexibilitätsoptionen für den Strommarkt und die
Ermöglichung von efzienten Quartierslösungen in der Wärme- und Kälteversorgung. Zugleich können
solche Systeme konkurrenzfähige Wärmegestehungskosten aufweisen, indem sie bislang nicht nutzbare
erneuerbare Wärmequellen, bspw. am Stadtrand oder auf dem Nachbargebäude erschließen und mit der
Wärmesenke verbinden, eine effektive Einbindung von günstiger gewerblicher Abwärme ermöglichen
beziehungsweise als Entwicklungsvorhaben in der Branche Lernkurven- und Skaleneffekte zur Vorbereitung
einer Markteinführung solcher Systeme befördern. Ferner wird die Bereitstellung von Flexibilität durch den
Wärmemarkt für den Strommarkt erhöht, indem die Kombination von (Groß-)Wärmepumpen und saisonalen
Großwärmespeichern oder auch anderen power-to-x-Lösungen die Sektorkopplung unterstützt und
befördert. Ein Untersegment der Wärmenetzsysteme 4.0 mit Vorlauftemperaturen von über 60°C kann
zudem die Versorgung nicht oder schwer dämmbarer Gebäudebestände mit hohen Anteilen perspektivisch

Kurzzusammenfassung Zusatzinfos  Rechtsgrundlage
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nahezu klimaneutraler, CO2-armer Wärme ermöglichen.

Die Entwicklung der Förderbekanntmachung „Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0” setzt einen Auftrag
aus der Energieefzienzstrategie Gebäude (ESG) der Bundesregierung um, der dort als Maßnahme
„Schaufenster Erneuerbare Energien in Niedertemperaturwärmenetzen” aufgenommen wurde.

2 Rechtsgrundlage

Zur Durchführung der Pilotprojekte gewährt der Bund Zuwendungen nach Maßgabe dieser
Förderbekanntmachung, der §§ 23, 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO), der Allgemeinen
Verwaltungsvorschriften zu den §§ 23, 44 BHO, der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur
Projektförderung (ANBest-P und ANBest-Gk) und des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens
„Energie- und Klimafonds” (EKFG) in der jeweils geltenden Fassung.

Die Förderung erfolgt nach Artikel 25 der Verordnung (EU (Europäische Union) ) Nr. 651/2014 der
Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit
dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO) (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1)
in der Fassung der Verordnung (EU (Europäische Union) ) 2017/1084 vom 14. Juni 2017 (ABl. L 156 vom
20.6.2017, S. 1) und nach der Verordnung (EU (Europäische Union) ) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18.
Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (De-minimis-Verordnung) (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1).

Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf die Förderung besteht nicht. Die Bewilligungsstelle entscheidet
aufgrund pichtgemäßen Ermessens. Die Gewährung der Förderung steht unter dem Vorbehalt der
Verfügbarkeit der veranschlagten Haushaltsmittel.

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die
Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes, die
§§ 23, 44 BHO und die hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften soweit nicht in diesen
Förderrichtlinien Abweichungen von den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zugelassen worden sind.

Der Bundesrechnungshof ist gemäß den §§ 91, 100 BHO zur Prüfung berechtigt.

3 Förderziel und Zuwendungszweck

Ziel dieser Förderbekanntmachung ist es, die Machbarkeit des Neubaus von bzw. die Transformation
bestehender Wärmenetze zu Wärmenetzsystemen 4.0 zu untersuchen, die nicht nur technisch, sondern auch
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wirtschaftlich unter den gegebenen Rahmenbedingungen in Deutschland einen erfolgreichen Betrieb
ermöglichen. Die Maßnahme dient damit der Vorbereitung einer breiteren Markteinführung innovativer
Wärmenetzsysteme 4.0. Sie soll auch dazu beitragen Erkenntnisse aus erfolgreichen Forschungs- und
Entwicklungsprojekten anzuwenden, zu innovativen Gesamtsystemen weiterzuentwickeln und die
Überführung in einen Massenmarkt vorzubereiten.

Geförderte Vorhaben sollen einen Beitrag zur Erreichung der energiepolitischen Ziele der Bundesregierung
leisten. Sie sollen dazu sowohl zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien im Wärme- und Kältemarkt,
als auch zur Erhöhung der Energieefzienz und zur Dekarbonisierung durch Einkoppelung von Abwärme
beitragen. Die Projekte sollen daher erneuerbare Energien und Abwärme u.a. aus gewerblichen Quellen für
bestehende oder geplante Siedlungen unterschiedlichster Struktur, Alter und Größe nutzbar machen. Dabei
sollen sie im Rahmen von hochefzienten Gesamtsystemen auf die räumlich jeweils unterschiedlichen
Strukturen, verfügbaren Wärmequellen und Wärmebedarfe zugeschnitten sein. Im Ergebnis sollen die
geförderten Vorhaben für die energieefziente Bereitstellung von Wärme zu möglichst geringen Kosten bei
Anteilen von erneuerbaren Energien in Höhe von mindestens 50% und CO2-freier Abwärme sorgen.

Die Fördermaßnahme trägt damit insbesondere auch zur Erreichung des Ziels der ESG eines nahezu
klimaneutralen Gebäudebestands (minus 80% nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf bis 2050), des
Nationalen Aktionsplan Energieefzienz, des Ziels des 1.-Juli-Pakets bis 2020 eine zusätzliche CO2-
Einsparung von insgesamt 5,5 Mio. (Millionen) t, des Klimaschutzplans 2050 die Treibhausgasemissionen im
Gebäudebereich auf 70 bis 72 Mio. (Millionen) t CO2-Äquivalente bis 2030 zu mindern und zur Erreichung
des Ziels des § 1 Absatz 2 des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes bis zum Jahr 2020 den Anteil
erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte auf 14% zu erhöhen, sowie zur
Erreichung der europäischen Klima- und Energieziele bei.

Mit der Förderbekanntmachung „Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0” sollen insbesondere die
folgenden Ziele erreicht werden:

• eine möglichst große Anzahl unterschiedlicher, relevanter Akteure zu erreichen, die dekarbonisierte
Wärmenetze planen und realisieren;

• Wärmenetze unterschiedlichster Größenklassen zu adressieren;

• Wärmenetze mit einer möglichst großen Bandbreite an unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten
anzustoßen;

• innovative Ansätze und Technologien in der Praxis zum Einsatz zu bringen;

• eine breite Integration von erneuerbarer Wärme zu realisieren.
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4 Gegenstand der Förderung

4.1 Fördermodule

Gegenstand der Förderung sind die Planung und Vorbereitung sowie die Entwicklung und Realisierung von
„Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0”. Hierzu enthält die Förderbekanntmachung im Wesentlichen zwei
zentrale Module:

• Im Modul I werden mittels Zuschussförderung vorbereitende Machbarkeitsstudien gefördert.

Diese sollen den Marktteilnehmern erlauben, die Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit des Konzepts
eines Wärmenetzsystems 4.0 gutachterlich zu prüfen und vorbereiten zu lassen, das durch Neubau oder
auch durch Transformation erfolgen kann. Die Transformation kann dabei sowohl ein vollständiges,
bereits bestehendes Netz betreffen, oder auch nur einen räumlich abgrenzbaren Teilbereich davon
(„Teilnetz”).

• Im Modul II wird die Realisierung eines Wärmenetzsystems 4.0 durch Neubau oder Transformation
eines Netzes oder eines räumlich abgrenzbaren Teilbereichs eines bereits bestehenden Wärmenetzes
(„Teilnetz”) mittels Investitionszuschüssen gefördert. Für Einzelkomponenten, die noch der industriellen
Forschung zuzuordnen sind, wird eine erhöhte Zuschussförderung gewährt. Um die erforderlichen
Kostensenkungen und eine hohe Anschlussquote an das Wärmenetzsystem zu erreichen, sollen
Informationsmaßnahmen für die Anwohner sowie Kooperationen mit den lokalen und regionalen
Fachhochschulen und Universitäten zur Kostensenkung zusätzlich angereizt und bezuschusst werden.
Im Falle einer Transformation eines räumlich abgrenzbaren Teilbereichs eines bestehenden
Wärmenetzes können nur die Kosten der Transformation für dieses Teilnetz in Ansatz gebracht werden.

4.2 Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0

Ein förderfähiges Modellvorhaben eines Wärmenetzsystems 4.0 ist ein Gesamtsystem, das den nachfolgend
genannten Kriterien entspricht, sowie den Anforderungen, welche zu dieser Förderbekanntmachung von der
Bewilligungsstelle bei Bedarf in einem Merkblatt noch weiter konkretisiert werden können.

Ein Wärmenetzsystem 4.0 im Sinne dieser Förderbekanntmachung umfasst die Wärmequellen,
Wärmenetzleitungen, Wärmespeicher, Anpassung der Wärmesenken und die erforderliche Mess-,
Regelungs- und Steuerungstechnik, sowie optional auch Sektorkopplungs-(power-to-x)-Anlagen. Ein
Wärmenetzsystem 4.0 muss mindestens den folgenden Kriterien entsprechen:

• klimaschonender, innovativer Energieträger:
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Anteil erneuerbarer Energien und Abwärme an der jährlichen Wärmeeinspeisung von mindestens 50%,
maximal die Hälfte des Anteils darf durch Biomasse bereitgestellt werden und der im Antrag
angegebene Anteil muss im Durchschnitt über die Mindestnutzungsdauer von zehn Jahren gehalten
werden; Höchstanteil von 10% für fossile Energie an der jährlichen Wärmeeinspeisung, die nicht durch
KWK-Anlagen (Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen) eingespeist wird;

• Mindestgröße:

mindestens 100 Abnahmestellen (Netzanschlüsse) oder Mindestabnahme von 3 GWh pro Jahr;
Ausnahmen sind u.a. bei Nachbarschafts- oder Quartierskonzepten möglich;

• Temperaturniveau:

Erfasst sind niedrig temperierte Wärme- oder Kältenetzverbindungen mit 20°C bis maximal 95°C im
Vorlauf. Ausgenommen von der Einhaltung der genannten Temperaturniveaus sind Wärmenetze mit
maßgeblichen Einspeisungen von erneuerbaren Quellen (z.B. Tiefengeothermie) und/oder Abwärme
höherer Temperatur, sofern bei diesen Netzen das geforderte Temperaturniveau nur durch eine
künstliche Temperatursenkung eingehalten werden könnte.

• Wärmespeicher:

saisonale Großwärmespeicher, soweit nicht begründet dargelegt wird, dass der Einsatz unwirtschaftlich
wäre; beim Einsatz von KWK-Anlagen (Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen) für Flexibilisierung ausreichend
dimensionierte Wärmespeicher;

• Sektorkopplung und Strommarktdienlichkeit:

Die angeschlossenen Stromverbraucher und -erzeuger weisen mindestens eine Schnittstelle für einen
markt- oder netzdienlichen Betrieb ohne manuelle Eingriffe des Betreibers auf und sind auf eine
Einbindung in ein intelligentes Stromnetz vorbereitet;

• Zusatzanforderungen:

Der Anschluss der Kunden des Wärmenetzsystems über Hausübergabestationen wird efzient
ausgestaltet und das gesamte Wärmenetzsystem wird vollständig durch ein Online-Monitoring des
Betreibers überwacht, mit dem sämtliche relevanten Daten zum Betrieb des Wärmenetzsystems 4.0
erfasst, gespeichert und auf Nachfrage der Bewilligungsstelle, den vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) ) beauftragten
Evaluatoren sowie dem vom BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) unterstützten
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Forschungsnetzwerk Energie in Gebäuden und Quartieren zur Verfügung gestellt werden; und die
erfassten Daten zum Betrieb des Wärmenetzsystems 4.0 sowie die wesentlichen weiteren technischen
Erkenntnisse des Vorhabens werden vom Betreiber jährlich in den ersten zehn Jahren des Betriebs in
einer geeigneten Form verbreitet, die den Anforderungen des Artikels 25 Absatz 6 Buchstabe b Ziffer ii
AGVO entspricht.

• Innovation

Ein Wärmenetz gilt als innovativ im Sinne der Förderbekanntmachung, wenn die eingesetzten
Wärmeerzeugungsanlagen geo-, solarthermische Anlagen oder Wärmepumpen sind (vgl.
Erwägungsgrund Nummer 49 der Renewable Energy Directive 2018/2001). Bei der überwiegenden
Nutzung von Abwärme und Biomasse ist das Vorhandensein mindestens eines weiteren
Innovationsindizes erforderlich.

Dies können sein:

• Flexibilisierung von Wärmenetzen (z.B. Entkopplung von Verbrauch und Erzeugung durch (saisonale)
Wärmespeicher, sonstige Speicherkonzepte, Laststeuerung, Einbindung uktuierender Wärmeerzeuger
bzw. Energieträger),

• Netzausgestaltung und -betrieb (z.B. räumliche Anordnung und Netzeinbindung verschiedener
Erzeuger, Art des Leitersystems, niedriges Temperaturniveau: maximale Vorlauftemperatur << 60°C),

• Digitalisierung/IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) -Lösungen in einem intelligenten
Netz zum Management des Betriebs (z.B. Optimierung der Netzüberwachung und des -betriebs,
betriebswirtschaftliche Prozessoptimierung, virtuelles Kraftwerk, Blockchain-Technologie,
sicherheitsrelevante Kommunikation relevanter Prozesse),

• integriertes Energiesystem/Sektorkopplung (z.B. strommarktoptimierte Fahrweise der
Wärmeerzeuger, netzdienlicher Betrieb (stromseitig) der Wärmeerzeuger, Systemdienstleistungen im
Stromnetz, Power-to-X),

• institutionelle Neuerungen (z.B. neuartige Vermarktungsmöglichkeiten/-Modelle).

Systemische Neuerungen stellen dann eine Innovation dar, wenn ihr Nutzen in modellhaften
Wärmenetzsystemen 4.0 dargestellt werden kann. Systemisch bedeutet hierbei, dass nicht lediglich
innovative Einzelkomponenten betrachtet werden, sondern dass durch die Nutzung der Einzelkomponenten
das gesamte Konzept des Wärmenetzsystems 4.0 den Grad der Innovativität erreicht.
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Zusätzlich zu dem systemischen Ansatz der Förderung werden im Konzept umgesetzte hochinnovative
Einzelkomponenten der industriellen Forschung bei der Förderquote gesondert betrachtet. Eine
Implementierung solcher Einzelkomponenten gilt alleine nicht als Erfüllung des Innovationskriteriums.

5 Zuwendungsempfänger

5.1 Antragsberechtigung

Antragsberechtigt sind Unternehmen, kommunale Betriebe, Kommunen (soweit wirtschaftlich tätig),
kommunale Zweckverbände, eingetragene Vereine, sowie eingetragene Genossenschaften, wenn sie eine
Betriebsstätte oder Niederlassung in Deutschland haben, sowie Konsortien, wenn sie geführt und vertreten
werden von einem Antragsberechtigten der vorgenannten Gruppen, soweit die Antragsberechtigung nicht
nach Nummer 5.2 ausgeschlossen ist. Ebenfalls antragsberechtigt sind Contractoren, die die in dieser
Förderbekanntmachung genannten Vorhaben im Rahmen eines Contracting-Vertrags mit den in Satz 1
genannten Antragsberechtigten durchführen.

5.2 Ausschluss der Antragsberechtigung

Nicht antragsberechtigt sind:

• Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c in Verbindung mit
Artikel 2 Nummer 18 AGVO, insbesondere Antragsteller, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren
beantragt oder eröffnet worden ist, sowie Antragsteller, die eine Vermögensauskunft gemäß § 802c der
Zivilprozessordnung (ZPO) oder § 284 der Abgabenordnung (AO) abgegeben haben oder zu deren
Abgabe verpichtet sind. Ist der Antragsteller eine durch einen gesetzlichen Vertreter vertretene
juristische Person, gilt dies, sofern den gesetzlichen Vertreter aufgrund seiner Verpichtung als
gesetzlicher Vertreter der juristischen Person die entsprechenden Verpichtungen aus § 802c ZPO oder
§ 284 AO treffen;

• Antragsteller, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist;
dasselbe gilt für Antragsteller, die zur Abgabe der Vermögensauskunft nach § 802c ZPO oder § 284 AO
verpichtet sind oder bei denen diese abgenommen wurde. Ist der Antragsteller eine durch einen
gesetzlichen Vertreter vertretene juristische Person, gilt dies, sofern den gesetzlichen Vertreter aufgrund
seiner Verpichtung als gesetzlicher Vertreter der juristischen Person die entsprechenden
Verpichtungen aus § 802c ZPO oder § 284 AO treffen;

• Antragsteller, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der
Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem
Binnenmarkt nicht nachgekommen sind;
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• Antragsteller, die gemäß Artikel 1 Absatz 2 bis 5 AGVO bzw. gemäß Artikel 1 der De-minimis-
Verordnung von der Förderung ausgeschlossen sind.

6 Zuwendungsvoraussetzungen

6.1 Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen

Das Modellvorhaben ist zumindest überwiegend auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu
realisieren. Die geförderte Anlage muss für mindestens zehn Jahre, berechnet ab dem Zeitpunkt der
vollständigen Inbetriebnahme, entsprechend der Mindestanforderungen eines Wärmenetzsystems 4.0
gemäß Nummer 4.2 betrieben werden. Der Betreiber muss in diesem Zeitraum der Bewilligungsstelle jährlich
bestätigen, dass diese Mindestvoraussetzungen eingehalten und die der Berechnung der Förderhöhe
zugrunde liegenden Angaben zum Anteil erneuerbarer Energien und Abwärme für die Wärmebereitstellung
eingehalten werden. Eine Unterschreitung der im Antrag angegebenen Werte in diesen Zeiträumen führt zu
einer Rückberechnung und einer anteiligen Rückforderung der gewährten Zuwendung.

Für das Modellvorhaben muss der Antragsteller eine Kostenrechnung führen, die geeignet ist, die
förderfähigen Ausgaben des Vorhabens gemäß Artikel 25 Absatz 3 AGVO separiert von anderen Kosten und
Ausgaben zu erfassen. Ein Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater muss mit Einreichen der
Verwendungsnachweisunterlagen testieren bzw. bestätigen, dass es sich bei den im Verwendungsnachweis
geltend gemachten Ausgaben um förderfähige Ausgaben des Vorhabens gemäß Artikel 25 Absatz 3 AGVO
handelt.

6.2 Voraussetzungen für Contractoren

Stellt ein Contractor einen Förderantrag, gelten nachfolgende zusätzliche Voraussetzungen:

• Vorlage des Entwurfs des Contractingvertrags, der den Contractor und den oder die
Contractingnehmer als Vertragsparteien benennt und das Contractingverhältnis abschließend regelt.
Die Laufzeit des Vertrags muss mindestens die in Nummer 4.2 geregelte Nutzungsdauer abdecken und
die mit dem Förderantrag geltend gemachten Förderbestandteile umfassen. Zum Ausschluss einer
Doppelförderung muss der Vertrag einen Verzicht des Contractingnehmers auf die Geltendmachung
eines eigenen Förderanspruchs für das Vorhaben enthalten. Der abgeschlossene Contractingvertrag ist
spätestens mit dem ersten Zwischennachweis vorzulegen;

• Vorlage einer durch den Contractor und den Contractingnehmer unterzeichneten Erklärung, dass der
Contractor den Contractingnehmer über die Inanspruchnahme der Förderung sowie über die Höhe des
maximalen Förderbetrags informiert hat;

• Vorlage einer durch den Contractor und den Contractingnehmer unterzeichneten Erklärung, dass alle
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Parteien der Prüfung gemäß Nummer 9.2 dieser Richtlinie zustimmen;

• Vorlage einer durch den Contractor und den Contractingnehmer unterzeichneten Erklärung, dass sie
mit der Verwendungsnachweisprüfung durch den Zuwendungsgeber oder von ihm mit der Prüfung
beauftragte Stellen sowie den Bundesrechnungshof einverstanden sind. Dies umfasst u.a., dass Bücher,
Belege und sonstige Geschäftsunterlagen bereitgehalten und auf Anforderung vorgelegt, Auskünfte
erteilt und Vor-Ort-Prüfungen zugelassen werden.

Soweit für die Umsetzung des Projekts behördliche Genehmigungen erforderlich sind, sind diese auf eigene
Kosten einzuholen und auf Verlangen vorzulegen.

7 Art der Förderung, Voraussetzungen und Höhe der Förderung

7.1 Art der Förderung

Die Förderung erfolgt als Projektförderung in Form der Anteilsnanzierung und wird als nicht rückzahlbarer
Zuschuss gewährt. Förderfähig sind Ausgaben gemäß Artikel 25 Absatz 3 AGVO, die sich unmittelbar auf die
Planung und Vorbereitung sowie die Entwicklung und den Bau des beantragten Modellvorhabens beziehen,
die notwendig und angemessen sind und die durch eine von einem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater
testierte bzw. bestätigte Kostenrechnung nachgewiesen werden können.

7.2 Voraussetzungen und Höhe der Förderung

Um die im Rahmen der Förderung der „Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0” intendierten Innovationen
und Kostensenkungen sowie neuartige technische Systeme inkl. des erforderlichen Wissenstransfers
gewährleisten zu können, sind folgende Vorhabenelemente förderfähig:

• Machbarkeitsstudien

zur gutachterlichen Prüfung sowie Vorplanung der technischen Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit
des Baus neuer Wärmenetzsysteme 4.0, oder der Transformation bestehender Netze zu einem
Wärmenetzsystem 4.0, unter Berücksichtigung der für den Antragsteller jeweils relevanten konkreten
lokalen Gegebenheiten vor Ort; die Förderung erfolgt nach den Vorgaben gemäß Nummer 7.2.1.

• Realisierung eines Wärmenetzsystems 4.0

durch Neubau oder Transformation eines räumlich abgrenzbaren Teilbereichs eines bereits bestehenden
Wärmenetzes („Teilnetz”).
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Hierbei wird eine Förderung für die gemäß Artikel 25 Absatz 3 AGVO förderfähigen Ausgaben der
Realisierung des Gesamtsystems gewährt. Bei der Berechnung der Förderhöhe wird gegebenenfalls eine
Prämie für Nachhaltigkeit berücksichtigt, sowie eine erhöhte Förderung für Ausgaben für
Einzelkomponenten, die als Prototypen im Rahmen einer industriellen Forschung für das
Wärmenetzsystem 4.0 entwickelt wurden; die Förderung erfolgt nach den Vorgaben gemäß Nummer
7.2.2.

Ergänzend wird die Information des potenziellen Nutzerkreises zur Erreichung der erforderlichen
Anschlusszahlen an das Wärmenetzsystem 4.0 gefördert gemäß Nummer 7.2.3, sowie die regionale
wissenschaftliche Kooperation vor Ort zur Kostensenkung, energetischen Optimierung und Begleitung
durch unabhängige wissenschaftliche Überprüfungen vor Ort und beschleunigtem Wissenstransfer von
regionalen Hochschulen zu lokaler Wirtschaft in der jeweiligen Region gemäß Nummer 7.2.4.

Hierzu gilt im Einzelnen:

7.2.1 Förderung von Machbarkeitsstudien

Gefördert werden Machbarkeitsstudien, mit denen im Auftrag des Antragstellers die Umsetzbarkeit und
Wirtschaftlichkeit des Konzepts eines Wärmenetzsystems 4.0 für einen konkreten Einzelfall eines Neubaus
oder einer Transformation eines räumlich abgrenzbaren Teilbereichs eines bereits bestehenden Wärmenetzes
(„Teilnetz”) gutachterlich geprüft und die Ergebnisse in einer schriftlichen Studie zusammengefasst werden.
Die Mindestinhalte und Struktur der Studie können seitens der Bewilligungsstelle in einem Merkblatt
konkretisiert werden.

Diese Machbarkeitsstudien können entsprechend Artikel 25 Absatz 7 AGVO mit bis zu 60% der gemäß Artikel
25 Absatz 3 AGVO förderfähigen Ausgaben gefördert werden. Hierbei können nur solche Ausgaben als
förderfähig anerkannt werden, die durch eine von einem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater testierte bzw.
bestätigte Kostenrechnung nachgewiesen werden. Die Förderung ist begrenzt auf eine maximale
Fördersumme von 600.000 Euro. Die Bewilligung einer Förderung wird nur befristet erteilt; die Dauer der
Befristung beträgt zwölf Monate. Die Bewilligung kann von der Bewilligungsstelle auf Antrag um bis zu zwölf
Monate verlängert werden.

7.2.2 Förderung der Realisierung eines Wärmenetzsystems 4.0

Voraussetzung für die Förderung der Realisierung eines Wärmenetzsystems 4.0 ist die vorherige
Durchführung einer Machbarkeitsstudie entsprechend der Anforderungen der Nummer 7.2.1, die der
Planung der Realisierung des Wärmenetzsystems 4.0 zugrunde gelegt worden sein muss.

Die Realisierung eines Wärmenetzsystems 4.0 kann maximal mit bis zu 50% der gemäß Artikel 25 Absatz 3
AGVO förderfähigen Ausgaben gefördert werden. Hierbei können nur solche Ausgaben als förderfähig
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anerkannt werden, die durch eine von einem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater testierte bzw. bestätigte
Kostenrechnung nachgewiesen werden. Gemeinkosten sind pauschaliert mit 10% der förderfähigen
Personalkosten anzusetzen. Nicht förderfähig sind Ausgaben für routinemäßige oder regelmäßige
Änderungen an bestehenden Produkten, Produktionslinien, Produktionsverfahren, Dienstleistungen oder
anderen laufenden betrieblichen Prozessen, selbst wenn diese Änderungen Verbesserungen darstellen
sollten.

Die Bewilligung einer Förderung wird nur befristet erteilt; die Dauer der Befristung beträgt 48 Monate. Die
Förderung ist begrenzt auf eine maximale Fördersumme von 15 Mio. (Millionen) Euro pro Vorhaben.

Für die Berechnung der jeweiligen Förderquote eines Vorhabens gilt Folgendes:

• Grundförderung für die Realisierung eines Wärmenetzsystems 4.0

Die Grundförderung beträgt für die Entwicklung eines Wärmenetzsystems 4.0 als experimentelles
Entwicklungsvorhaben entsprechend der Mindestanforderungen nach Nummer 4.2 bis zu 30% der
förderfähigen Ausgaben; falls ein „kleines oder mittleres Unternehmen” (KMU (kleine und mittlere
Unternehmen) im Sinne von Anhang 1 AGVO) Antragsteller oder Teil eines antragstellenden
Konsortiums ist, bis zu 40%.

• Nachhaltigkeitsprämie für hohe Anteile erneuerbarer Energien und Abwärme

Übersteigt innerhalb der ersten zehn Jahre der Anteil erneuerbarer Energien und Abwärme an der
jährlichen Wärmeeinspeisung in das Wärmenetzsystem 4.0 einen Anteil von 50%, wird als
leistungsabhängiger, gleitender Bonus eine Erhöhung der Förderquote um bis zu 10 Prozentpunkte
gewährt.

Dabei wird für jeden vollen Prozentpunkt, den der Anteil erneuerbarer Energien und Abwärme die
Mindestanforderung von 50% übersteigt, die Förderquote um 0,2 Prozentpunkte erhöht.

Ergibt sich innerhalb der ersten zehn Jahre nach Auszahlung der Förderung aus der jährlichen Meldung
des Betreibers an die Bewilligungsstelle zur Einhaltung der Mindestvoraussetzungen und der
Berechnung der Förderhöhe zugrunde liegenden Angaben eine Unterschreitung der im Antrag
angegebenen Werte, führt dies zu einer Rückberechnung und einer anteiligen Rückforderung der
gewährten Zuwendung.

• Einzelkomponenten der industriellen Forschung

Soweit im Vorhaben Einzelkomponenten enthalten sind, die als Prototypen der industriellen Forschung
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gemäß Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe b einzuordnen sind und die darauf abzielen, die
Marktdurchsetzung, Nutzerakzeptanz, Systemdienlichkeit oder Wirtschaftlichkeit von
Wärmenetzsystemen 4.0 weiter zu erhöhen, werden die hierfür entstandenen förderfähigen Ausgaben
separat betrachtet. Die Förderquote nur für die Ausgaben dieser Komponenten erhöht sich dabei auf
65%, falls ein „KMU (kleine und mittlere Unternehmen) ” (KMU (kleine und mittlere Unternehmen) im
Sinne von Anhang 1 AGVO) Antragsteller oder Teil eines antragstellenden Konsortiums ist, auf 75%.

Nach Berechnung der Grundförderung nebst der Nachhaltigkeitsprämie sowie der gesondert zu
berechnenden Förderhöhe von Einzelkomponenten der industriellen Forschung, errechnet die
Bewilligungsstelle im Hinblick auf die förderfähigen Ausgaben eine Gesamtförderquote. Die
Gesamtförderquote beträgt maximal 50% der gemäß Artikel 25 Absatz 3 AGVO förderfähigen Ausgaben.

7.2.3 Ergänzende Förderung von Informationsmaßnahmen zur Erzielung der erforderlichen
Anschlussquote und Wirtschaftlichkeit

Um potenzielle Nutzer über die Anschlussmöglichkeit an das Wärmenetzsystem 4.0 zu informieren, muss
dieses bei den potenziellen Kunden bekannt gemacht, der Bedarf abgefragt und müssen Lieferangebote
unterbreitet werden.

Hierfür sind – als De-minimis-Förderung und zusätzlich zu den anderen Fördertatbeständen – Ausgaben für
die Verbesserung der Projektvermarktung, Information und Kundenakquise in Höhe von bis zu 200.000 Euro
pro Vorhaben über einen Zeitraum von drei Jahren förderfähig.

7.2.4 Ergänzende Förderung regionaler wissenschaftlicher Kooperationen zur Kostensenkung,
wissenschaftlichen Begleitung und Kommunikation der Erkenntnisse vor Ort in der Region („Capacity
Building”)

Um das erforderliche Know-how für die kostensenkende Projektentwicklung und den Betrieb solcher
technisch komplexen Gesamtsysteme lokal am Modellprojekt und in der Region zu entwickeln („Capacity
Building”) und dauerhaft zu etablieren, können Modellvorhaben von Wärmenetzsystemen 4.0 durch eine
wissenschaftliche Kooperation mit Hochschulen und Universitäten oder vergleichbaren Instituten
vorbereitet, begleitet und die Ergebnisse zurück in die Wirtschaft kommuniziert werden.

Soweit Hochschulen, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen im Zusammenhang mit geförderten
Projekten nichtwirtschaftliche Leistungen im Sinne von Rz. 18 des Unionsrahmens für staatliche Beihilfen
zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation erbringen, sind die zuwendungsfähigen
projektbezogenen Ausgaben im Einzelfall mit bis zu 100% förderfähig.

Zudem können Innovationsbeihilfen zu Gunsten von KMU (kleine und mittlere Unternehmen) unter den
Voraussetzungen von Artikel 28 AGVO gewährt werden. Die Beihilfeintensität darf 50% der beihilfefähigen
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Ausgaben nach Artikel 28 Absatz 2 AGVO nicht überschreiten.

Die Ausgaben hierfür dürfen nicht mehr als 10% der für die Förderung nach Nummer 7.2.2 geltend
gemachten förderfähigen Ausgaben und maximal 1 Mio. (Millionen) Euro betragen.

7.3 Kumulierungsverbot

Die Zuwendung darf mit anderen staatlichen Beihilfen – einschließlich Beihilfen nach der Verordnung (EU
(Europäische Union) ) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen
(ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1) – nicht kumuliert werden, es sei denn, die andere Beihilfe bezieht sich nicht
auf dieselben förderfähigen Ausgaben. Ausgenommen hiervon ist die Inanspruchnahme einer Vergütung für
die Erzeugung von Strom oder für erneuerbar erzeugte Wärme nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz.

Gewährte De-minimis-Beihilfen dürfen bis zu 200.000 Euro in drei Steuerjahren kumuliert werden,
unabhängig davon, auf welcher De-minimis-Verordnung die Förderungen basieren. De-minimis-Beihilfen
dürfen auch nicht mit staatlichen Beihilfen für dieselben beihilfefähigen Ausgaben kumuliert werden, wenn
die Kumulierung dazu führen würde, dass die höchste einschlägige Beihilfeintensität oder der höchste
einschlägige Beihilfebetrag, die bzw. der im Einzelfall in einer Gruppenfreistellungsverordnung oder einem
Beschluss der Kommission festgelegt ist, überschritten wird. De-minimis-Beihilfen, die nicht in Bezug auf
bestimmte beihilfefähige Ausgaben gewährt werden und keinen solchen Ausgaben zugewiesen werden
können, dürfen mit anderen staatlichen Beihilfen kumuliert werden, die auf der Grundlage einer
Gruppenfreistellungsverordnung oder eines Beschlusses der Kommission gewährt wurden.

Die Höhe der nach Maßgabe dieser Richtlinie für eine Maßnahme gewährten Förderung darf die nach dem
EU (Europäische Union) -Beihilferecht, insbesondere nach Maßgabe der AGVO, Verordnung (EU (Europäische
Union) ) Nr. 651/2014, sowie der Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014 bis 2020
(UEBLL, 2014/C 200/01) maximal zulässige Beihilfeintensität nicht überschreiten. Bei der Berechnung der
maximal zulässigen Beihilfeintensität werden sowohl die Sonderregelungen für KMU (kleine und mittlere
Unternehmen) , als auch die Zuschläge zur maximal zulässigen Beihilfeintensität für Investitionen in
Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) ) berücksichtigt. Die Berechnung der
jeweils maximal zulässigen Beihilfeintensität übernimmt die Bewilligungsbehörde.

8 Verfahren/Allgemeine Verfahrensvorschriften

8.1 Bewilligungsstelle

Die Bewilligungsbehörde ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA (Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) )
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Hausanschrift:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) )
Frankfurter Straße 29 – 35
65760 Eschborn

oder

Postfach 51 60
65726 Eschborn

Internet: 

8.2 Verfahren

Für die Förderung nach dieser Richtlinie gilt ein zweistuges Antragsverfahren. Für den Förderantrag müssen
die von der Bewilligungsstelle im Einvernehmen mit dem BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie) für dieses Förderprogramm erstellten Antragsformulare verwendet, vollständig ausgefüllt und
rechtsverbindlich unterzeichnet werden. Die Antragsformulare sind auf der Internetseite der
Bewilligungsstelle verfügbar. Dem Antrag sind die geforderten Nachweise beizufügen.

Mit der Maßnahme darf nicht vor Zugang einer Förderzusage der Bewilligungsstelle begonnen werden. Als
Maßnahmenbeginn gilt der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Liefer- oder Leistungsvertrags.
Beratungs- und Planungsleistungen dürfen erbracht werden und führen für sich genommen nicht zur
Annahme eines Vorhabenbeginns.

Anträge müssen mindestens folgende Unterlagen enthalten und rechtsverbindlich unterschrieben sein:

a) vollständig ausgefülltes Antragsformular

b) Projektbeschreibung

c) Machbarkeitsstudie

d) Kalkulation auf Ausgabenbasis

e) Zeit- und Ressourcenplan

https://www.bafa.de (https://www.bafa.de/DE/Home/home_node.html)
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Die Bewilligungsbehörde informiert in einem Merkblatt über gegebenenfalls erforderliche weitere für die
Antragstellung erforderliche Unterlagen und konkretisiert darin, im Einvernehmen mit dem BMWi
(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) , auch die inhaltlichen und formalen Anforderungen an die
geforderten Unterlagen und an den Antrag.

8.3 Bewilligungsverfahren

Die Bearbeitung der Anträge erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs vollständiger Förderanträge. Die
Bewilligungsbehörde entscheidet über die Förderfähigkeit der Projektanträge nach pichtgemäßem
Ermessen.

8.4 Verwendungsnachweis und Auszahlung

Die Verwendungsnachweisprüfung erfolgt nach Vorlage der vollständigen Verwendungsnachweisunterlagen
durch den Antragsteller. Der Verwendungsnachweis ist nach vollständiger Inbetriebnahme des
Modellvorhabens, jedoch spätestens drei Monate nach Ablauf des Bewilligungszeitraums bei der
Bewilligungsbehörde einzureichen. Die Bewilligungsbehörde informiert, im Einvernehmen mit dem BMWi
(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) , in Merkblättern über Art, Umfang und konkrete Inhalte der
für die Verwendungsnachweisprüfung jeweils erforderlichen Unterlagen.

Die Auszahlung erfolgt jeweils nach Überprüfung der Zwischennachweise. Die Zwischennachweise können
quartalsweise vorgelegt werden.

9 Allgemeine Verfahrensvorschriften

9.1 Auskunft

Die Antragsteller haben dem BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) , der Bewilligungsstelle
oder einem von diesen beauftragten Dritten zur Überprüfung der Mittelverwendung auf Verlangen Einsicht
in die die Förderung betreffenden Unterlagen zu gestatten. Die Bewilligung erfolgt unter der Auage, dass
der Antragsteller – unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Regelungen – alle für die Evaluation des
Förderprogramms benötigten Daten dem BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) , der
Bewilligungsstelle und dem mit der Evaluierung vom BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie)
beauftragten Dritten zur Verfügung stellt und an notwendigen Befragungen teilnimmt. Der
Zuwendungsempfänger ist verpichtet, alle zuwendungserheblichen Unterlagen mindestens fünf Jahre lang
vorzuhalten und im Falle einer Überprüfung vorzulegen. Kommt er dieser Verpichtung nicht nach, entfällt
rückwirkend die Bewilligungsvoraussetzung und die Zuschüsse zuzüglich Zinsen können zurückgefordert
werden.

Zur Qualitätssicherung werden die im Rahmen der Förderung errichteten Anlagen stichprobenartig

Förderdatenbank - Förderprogramme - Modellvorhaben https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/B...

17 von 19 11.09.2021, 07:49



überprüft. Den Beauftragten des BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) oder der
Bewilligungsstelle, dem Bundesrechnungshof und den Prüforganen der Europäischen Union sind auf
Verlangen erforderliche Auskünfte zu erteilen, Einsicht in Bücher und Unterlagen sowie Prüfungen zu
gestatten. Der Antragsteller muss sich in seinem Förderantrag damit einverstanden erklären, dass

• sämtliche mit dem Antrag oder im weiteren Verfahren eingereichte Unterlagen der Bewilligungsstelle
und dem BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) insbesondere auch zur Weitergabe an
den Bundestag und zu Veröffentlichungszwecken zur Verfügung stehen,

• die Grunddaten des Fördervorgangs in die Wahlkreisauswertung zur Verwendung von Fördermitteln
aufgenommen werden,

• alle im Zusammenhang mit der Förderung bekannt gewordenen Daten und Nachweise von der
Bewilligungsstelle, dem BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) oder einer von einem der
beiden beauftragten Stelle auf Datenträger gespeichert werden können; darüber hinaus dürfen sie von
ihnen oder in ihrem Auftrag für Zwecke der Statistik, der Evaluierung und der Erfolgskontrolle für die
Wirksamkeit des Förderprogramms verwendet und ausgewertet werden; die Erklärung beinhaltet ferner
das Einverständnis mit der Veröffentlichung der Auswertungsergebnisse und deren Weiterleitung an
den Bundestag und an Einrichtungen des Bundes und der Europäischen Union;

• er auf Nachfrage, insbesondere im Rahmen einer Evaluierung, weitergehende Auskünfte gibt.

9.2 Anforderungen an den Datenschutz und die IT (Informationstechnik) -Sicherheit (bei Nutzung digitaler
Mess- oder Steuertechnik)

Im Fall der Nutzung von Smart Meter Gateways sind die maßgeblichen Bestimmungen, enthalten in den §§
19 bis 28 und 73 des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) sowie in den zugehörigen Technischen Richtlinien
und Schutzprolen des Bundesamts für Sicherheit (abzurufen unter: www.bsi.bund.de), einzuhalten. Der
Antragsteller hat sicherzustellen, dass die teilnehmenden Endkunden bei Vertragsunterzeichnung schriftlich
bestätigen, dass diese gemäß § 73 MsbG einwilligen, dass die gemessenen Daten unter Wahrung der
Anforderungen des § 4a des Bundesdatenschutzgesetzes, die u.a. anderen Nutzern in anonymisierter Form
als Informationsgrundlage bereitgestellt werden können, zur weiteren Bearbeitung an den Antragsteller
sowie den Fördergeber und dessen Auftragnehmer übermittelt werden können.

9.3 Subventionsgesetz (SubvG)

Die nach diesen Richtlinien gewährten Zuwendungen sind Subventionen im Sinne des § 264 des
Strafgesetzbuchs. Im Antragsverfahren sind Antragsteller daher bereits vor der Antragstellung auf die
Strafbarkeit des Subventionsbetrugs und auf ihre Mitteilungspichten nach § 3 SubvG hinzuweisen, sowie
entsprechend den Verwaltungsvorschriften Nummer 3.4.6 zu § 44 BHO ihnen die im konkreten Fall
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subventionserheblichen Tatsachen in Form einer abschließenden Positivliste zu benennen. Der Hinweis
einschließlich der Positivliste der subventionserheblichen Tatsachen ist von der Bewilligungsstelle in das
Antragsformular aufzunehmen und dort eine Bestätigung des Antragstellers über seine Kenntnisnahme der
Strafbarkeit des Subventionsbetrugs sowie der für die Prüfung seines Antrags subventionserheblichen
Tatsachen aufzunehmen.

10 Inkrafttreten/Laufzeit

Diese Förderbekanntmachung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft und ist
befristet auf den Zeitraum vom

XX. Dezember 2019 bis 31. Dezember 2022.

Die Förderbekanntmachung zu den Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0 („Wärmenetze 4.0”) vom 27.
Juni 2017 (BAnz AT 30.06.2017 B4) wird hiermit aufgehoben.

Alle Anträge der Module I und II, die im Rahmen der zeitlichen Geltung der Förderbekanntmachung zu den
Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0 („Wärmenetze 4.0”) vom 27. Juni 2017 (BAnz AT 30.06.2017 B4)
beantragt und beschieden wurden, behalten auch unter dieser Förderbekanntmachung ihre Wirksamkeit und
können weiterhin Grundlage für Folgeanträge nach der neu gefassten Förderbekanntmachung sein.

Für bewilligte Anträge aus Modul II kann innerhalb von sechs Monaten nach Bekanntgabe dieser
Förderbekanntmachung durch schriftlichen Antrag bei der Bewilligungsbehörde die Anpassung des
Zuwendungsbescheids auch nach Eintritt der Rechtskraft beantragt werden, wenn das Vorhaben auf
Grundlage der Novellierungen neu zu bewerten ist. Eine Anpassung von Amts wegen ndet nicht statt.

Drucken

© 2021 www.bmwi.de
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Klimaschutzes in den Kommunen und ihren Quartieren durch Steigerung der Energieeffizienz und Umstieg auf erneuerbare
Energieversorgung erforderlich. Mit der Produktfamilie „Energetische Stadtsanierung“ wird daher im Auftrag des Bundesministeriums des
Innern, für Bau und Heimat (BMI) neben investiven Maßnahmen (Produktnummern 201 und 202) die Entwicklung integrierter
Quartierskonzepte und die Begleitung durch ein Sanierungsmanagement unterstützt. Das Programm leistet einen Beitrag zur Steigerung der
Energieeffizienz der Gebäude und der Infrastruktur, insbesondere zur Wärme- und Kälteversorgung, der sich teilweise auch in der
Inanspruchnahme von anderen Förderprogrammen niederschlägt (investitionsvorbereitende Wirkung).

Integrierte Quartierskonzepte zeigen unter Beachtung städtebaulicher, denkmalpflegerischer, baukultureller, naturschutzfachlicher,
wohnungswirtschaftlicher, demografischer und sozialer Aspekte die technischen und wirtschaftlichen Energieeinsparpotenziale, Optionen
zum Einsatz erneuerbarer Energien in der Quartiersversorgung und Möglichkeiten für die Anpassung an den Klimawandel im Quartier auf. Sie
zeigen, mit welchen Maßnahmen kurz-, mittel- und langfristig die CO2-Emissionen reduziert werden können. Die Konzepte bilden eine
zentrale Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für eine an der Gesamteffizienz energetischer Maßnahmen ausgerichtete
quartiersbezogene Investitionsplanung.

Aussagen zur altersgerechten Sanierung des Quartiers, zum Barriereabbau im Gebäudebestand und in der kommunalen Infrastruktur, zur
Erarbeitung neuer Nutzungskonzepte für Bestandsgebäude können ebenso Bestandteil der Konzepte sein wie Konzepte für gemischte
Quartiere durch die Kombination von Neubau und Bestandsgebäuden oder Aussagen zur Sozialstruktur des Quartiers und Auswirkungen der
Sanierungsmaßnahmen auf die Bewohnerinnen und Bewohner.

Auch Fragen der Gestaltung einer nachhaltigen, klimafreundlichen Mobilität und einer grünen Infrastruktur im Quartier sowie des Einsatzes
digitaler Technologien sind wichtige Bestandteile und sollen in integrierte Quartierskonzepte mit eingebunden werden beziehungsweise
können in diesem Zusammenhang behandelt werden.

Die Zuschüsse werden aus Mitteln des Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“ (EKF) des Bundes zur Verfügung gestellt.

Teil 1: Das Wichtigste in Kürze

Antragstellung

Antragsberechtigt sind:

Kommunale Gebietskörperschaften

Deren rechtlich unselbstständige Eigenbetriebe.

Die Antragsstellenden sind berechtigt, Zuschüsse für die Erstellung integrierter Quartierskonzepte und die Übernahme von Kosten eines
Sanierungsmanagements an privatwirtschaftlich organisierte oder gemeinnützige Akteure weiterzuleiten, die in eigener Verantwortung ein
auf die städtebaulichen Ziele der Kommune abgestimmtes Konzept der energetischen Sanierung eines Quartiers planen.

Für kleinere Städte und ländliche Gemeinden besteht die Möglichkeit, Konzepte und Sanierungsmanagements in interkommunaler
Zusammenarbeit zu beantragen, um Ressourcen zu bündeln und Synergieeffekte zu nutzen.

Förderfähige Maßnahmen

Die KfW bezuschusst die Kosten für die Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts und die Kosten für ein Sanierungsmanagement.

A Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts

Bezuschusst werden die Kosten für die Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts. Förderfähig sind die im Rahmen des Projekts
anfallenden Sach- und Personalkosten für fachkundige Dritte. Planungskosten, die notwendiger Bestandteil einer Baumaßnahme sind,
werden nicht gefördert.

Die Fertigstellung des Konzepts sollte in der Regel nach einem Jahr, beginnend ab dem Datum der Auftragserteilung, abgeschlossen und
durch den Auftraggeber abgenommen sein.

Die Förderung kann für das entsprechende Quartier nur einmal beantragt werden.

Ausgeschlossen ist die nachträgliche Förderung bereits abgeschlossener und durchfinanzierter Konzepte. Die Fortschreibung bereits
vorliegender, abgeschlossener Konzepte unter den oben genannten Gesichtspunkten ist förderfähig.

B Sanierungsmanagement

Förderfähig sind die Personal- und Sachkosten für ein Sanierungsmanagement für die Dauer von in der Regel 3 Jahren, maximal für die Dauer
von 5 Jahren.

Personen im Sanierungsmanagement können sein:

Beschäftigte einer Kommune oder eines kommunalen Unternehmens, die nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Länder zur
Unterzeichnung von bautechnischen Nachweisen des Wärmeschutzes oder der Energieeinsparung bei der Errichtung von Gebäuden
berechtigt sind und ausschließlich mit dieser Aufgabe betraut sind. Gefördert wird nur Fachpersonal, das im Rahmen des Projekts

 



zusätzlich eingestellt oder freigestellt wird. Gefördert wird ausschließlich der Anteil der Arbeitszeit, in der die betreffende Person mit der
Koordination der Umsetzung des Projekts betraut ist.

Träger der städtebaulichen Sanierung oder sonstige Beauftragte im Sinne der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung

Planungsgemeinschaften, zum Beispiel aus Stadtplanungs-, Ingenieur- oder Architekturbüros.

Zuschussbetrag

Der Zuschuss beträgt 75% der förderfähigen Kosten entsprechend den Komponenten A (Erstellung von integrierten Konzepten) und B
(Sanierungsmanagement). Der maximale Zuschussbetrag für das Sanierungsmanagement beträgt bei einem Förderzeitraum von in der Regel
maximal 3 Jahren insgesamt bis zu 210.000 Euro je Quartier. Bei einer Verlängerung kann der Höchstbetrag um bis zu 140.000 Euro auf
insgesamt bis zu 350.000 Euro für maximal 5 Jahre aufgestockt werden. Zuschüsse unter 5.000 Euro werden nicht ausgezahlt.

Antragstellung

Die Zuschüsse werden mit dem Antragsformular, Formularnummer 600 000 2111, direkt bei der KfW in Berlin beantragt (KfW Niederlassung
Berlin, 10865 Berlin).

Als Programmnummer ist 432 anzugeben.

Die erforderlichen Unterlagen finden Sie auch unter www.kfw.de/432.

Teil 2: Details zur Förderung

Weiterleitung des Zuschusses

Die Zuschüsse können zum Beispiel weitergeleitet werden an

Unternehmen mit mehrheitlich kommunalem Gesellschafterhintergrund, das heißt unmittelbare oder mittelbare Beteiligung einer oder
mehrerer kommunaler Gebietskörperschaften oder Bundesländer mit insgesamt mehr als 50%, bei einer kommunalen
Mindestbeteiligung von 25%

Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften, Wohnungseigentümergemeinschaften

Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutzten oder vermieteten Wohngebäuden, insbesondere
Eigentümerstandortgemeinschaften mit mindestens fünf natürlichen Personen als Eigentümerinnen und Eigentümer, organisiert in
privatrechtlicher Form zum Beispiel als eingetragener Verein oder als Gesellschaft bürgerlichen Rechts.

In Bezug auf die Akteure, an die eine Weiterleitung der Zuschüsse vorgenommen werden kann, ist das Beihilferecht zu beachten. Die
Sicherstellung der Einhaltung beihilferechtlicher Anforderungen obliegt in diesen Fällen den unmittelbar bei der KfW Antragsberechtigten
(kommunale Gebietskörperschaften und deren rechtlich unselbstständigen Eigenbetrieben). Das gilt auch in Bezug auf etwaige
Dokumentationserfordernisse. Soweit beispielsweise eine Förderung auf Grundlage der De-minimis-Verordnung (EU) Nummer 1407/2013
vom 18. Dezember 2013 (EU- Amtsblatt L 352/1 vom 24. Dezember 2013) in der Fassung der Verordnung (EU) Nummer 2020/972 vom 2. Juli
2020 (EU-Amtsblatt L 215/3 vom 7. Juli 2020) erfolgen soll, sind eine De-minimis-Erklärung, eine Kumulierungserklärung und eine De-
minimis-Bescheinigung zu erstellen. Die von der KfW verwendeten Fassungen dieser Erklärungen (abrufbar unter www.kfw.de; Suchbegriff:
De-minimis-Erklärung) können den unmittelbar bei der KfW Antragsberechtigten gegebenenfalls als Orientierung dienen, müssen aber in
deren eigener Verantwortung für den Einzelfall angepasst werden.

Quartiersbegriff

Ein Quartier besteht aus mehreren flächenmäßig zusammenhängenden privaten und/oder öffentlichen Gebäuden einschließlich öffentlicher
Infrastruktur (wie zum Beispiel vorhandener oder geplanter gemeinsamer Wärmeversorgung). Das Quartier entspricht in der Regel einem
Gebiet unterhalb der Stadtteilgröße und kann auch ein im Rahmen der Städtebauförderung ausgewiesenes Gebiet sein. Quartiere können
aus Bestandsgebäuden oder aus einer Mischung von Neubauten und Bestandsgebäuden bestehen.

Anforderungen an ein integriertes Quartierskonzept

Das zu erstellende Konzept soll insbesondere folgende Aspekte berücksichtigen:

Ausgangsanalyse
Betrachtung der für das Quartier maßgeblichen Energieverbrauchssektoren, insbesondere kommunale Einrichtungen, Gewerbe,
Handel, Dienstleistungen, Industrie, private Haushalte (Ausgangsanalyse)

Beachtung von Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepten, integrierten Stadtteilentwicklungskonzepten oder
wohnwirtschaftlichen Konzepten beziehungsweise von integrierten Konzepten auf Quartiersebene sowie von Fachplanungen und
Bebauungsplänen (im Rahmen der Ausgangsanalyse)

Beachtung der baukulturellen Zielstellungen unter besonderer Berücksichtigung von Denkmalen, erhaltenswerter Bausubstanz und
Stadtbildqualität

Gesamtenergiebilanz des Quartiers, mögliche CO2-Einsparungen sowie Potenziale zur Energiegewinnung (Es wird empfohlen,
hierfür bereits die Vorgaben für den Verwendungsnachweis – Formular 600 000 2112 – zu berücksichtigen.).

Identifikation von alternativen, effizienten und gegebenenfalls erneuerbaren lokalen oder regionalen Energieversorgungsoptionen und

 



deren Energieeinspar- und Klimaschutzpotenziale für das Quartier einschließlich der erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung im
Quartier, Bestandsaufnahme von Grünflächen, Retentionsflächen, Beachtung von naturschutzfachlichen Zielstellungen und der
vorhandenen natürlichen Kühlungsfunktion der Böden (Mehr Infos unter www.kfw.de/432)

Zielaussagen
Bezugnahme zur Quartiersentwicklung im Einklang mit den verbindlich gesetzten nationalen Klimaschutzzielen sowie
energetischen Zielsetzungen auf kommunaler Ebene

Aussagen zu Energieeffizienzpotenzialen und deren Realisierung im Bereich der quartiersbezogenen Mobilität. Dazu gehören zum
Beispiel Aussagen zur Verbesserung der Attraktivität von ÖPNV, zur Förderung von aktiver Mobilität wie zum Beispiel. Rad- und
Fußverkehr und alternativen Antriebsformen (inklusive Aussagen zu baulichen Änderungen zur Schaffung von Ladeinfrastruktur).
Ebenfalls gehören dazu Aussagen zur Eindämmung des motorisierten Individualverkehrs durch Parkraummanagement oder durch
den Einsatz digitaler Technologien für die Steuerung und Vermeidung von Verkehrsströmen.

Maßnahmenkatalog
Entwicklung von Handlungskonzepten unter Einbindung aller betroffenen Akteure. Dabei ist auf die Einbeziehung der
Öffentlichkeit zu achten, gegebenenfalls im Rahmen von Online-Beteiligungsformaten.

Information und Beratung, Öffentlichkeitsarbeit

Benennung konkreter Maßnahmen und ihrer zeitlichen Staffelung (kurz-, mittel- und langfristig) zur Zielerreichung (darunter
insbesondere energetische Sanierungsmaßnahmen) und deren Ausgestaltung (Maßnahmenkatalog) unter Berücksichtigung
quartiersbezogener Wechselwirkungen zur Realisierung von Synergieeffekten sowie entsprechender Wirkungsanalyse und
Maßnahmenbewertung (gegebenenfalls durch Aufstellung von Szenarien). Aussagen zu Kosten, Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit
der Maßnahmen

Maßnahmen zur organisatorischen Umsetzung des Konzepts (Zeitplan, Prioritätensetzung, Mobilisierung der Akteure und
Verantwortlichkeiten).

Hemmnisanalyse
Analyse möglicher Umsetzungshemmnisse (wirtschaftlich, zielgruppenspezifisch bedingt) und deren Überwindung,
Gegenüberstellung möglicher Handlungsoptionen.

Aussagen zur Erfolgskontrolle und zum Monitoring
Darstellung, wie der Erfolg der Maßnahmen kontrolliert wird, ob ein regelmäßiger Monitoringprozess geplant und wie dieser
gestaltet ist.

Die Behandlung der genannten Aspekte sowie die Plausibilität des Konzepts sind Fördervoraussetzungen, die von der KfW vor Auszahlung
des Zuschusses geprüft werden.

Weitere mögliche Themenfelder

Bei der Konzepterarbeitung können auch folgende optionale Themenfelder betrachtet werden:

Maßnahmen im Quartier zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel wie zum Beispiel
Maßnahmen, die zur nachhaltigen Gestaltung und Aufwertung von Grün- und Freiflächen dienen, indem sie die CO2-Aufnahme
erhöhen, den Energieverbrauch reduzieren und/oder eine positive Wirkung auf das quartiersbezogene Mikroklima haben. Dazu
gehört zum Beispiel die Schaffung oder Aufwertung von Grün- und Freiflächen; die Begrünung von Straßen, Plätzen, Dächern und
Fassaden mit dem Ziel der Kühlung durch Beschattung und Verdunstung; die Vernetzung von Grün- und Freiflächen im Quartier,
insbesondere zur Verbesserung des Luftaustauschs und zur Schaffung von Frisch- und Kaltluftschneisen sowie die effiziente
Nutzung der natürlichen Kühlungsfunktion der Böden.
Dabei sind bestehende Grünflächen zu berücksichtigen und naturschutzfachlich wertvolle Flächen und Arten zu identifizieren. Im
Maßnahmenkatalog sind bei den Maßnahmen mit naturschutzrechtlichen Vorgaben naturschutzfachliche Standards zu
berücksichtigen. (Mehr Infos unter www.kfw.de/432)

Maßnahmen zur Erweiterung oder Modernisierung von wassersensiblen Gestaltungselementen im öffentlichen Raum und in der
kommunalen Infrastruktur wie etwa Förderung der Regenwassernutzung, Flächenentsiegelung, Entlastung des Abwassersystems bei
Starkregenereignissen, Grauwassernutzung, energieeffiziente Bewässerungsanlagen, Hitzeinseln im Quartier und sommerlicher
Wärmeschutz in den Gebäuden.

Maßnahmen zum Einsatz digitaler Technologien, soweit diese im Zusammenhang mit der Umsetzung quartiersbezogener
Energieeffizienz- und Klimaschutzziele stehen. Es gelten zudem folgende Anforderungen:

Leitlinie ist die Smart City Charta der Nationalen Dialogplattform Smart Cities

Es werden Open-Source- und Open-Knowledge-Ansätze verfolgt sowie interoperable Lösungen und standardisierte Schnittstellen
angestrebt. Anbieter-Lock-in-Effekte und Abhängigkeiten von Einzeltechnologien werden vermieden

Die Datensouveränität von Bürgerinnen und Bürgern und von Kommunen wird gestärkt

Anforderungen an die IT-Sicherheit der digitalen Infrastrukturen wird in hohem Maße Rechnung getragen.

Prozessanforderungen an die Konzepterstellung

Alle Maßnahmen zur Erarbeitung des Konzepts, Partizipation und Information können Bestandteil der Konzeptentwicklung sein. Sie können
auch durch das Sanierungsmanagement in enger Zusammenarbeit mit der Kommune übernommen werden. Dies umfasst die Abstimmung
mit den Beteiligten im Quartier, die Ansprache und Information von Eigentümerinnen und Eigentümern, Mieterinnen und Mietern,
Bürgerinnen und Bürgern. Die Verwendung von Online-Beteiligungsverfahren wird dabei ausdrücklich begrüßt.

 



Das Konzept soll nach den Erkenntnissen aus dem Forschungsfeld „Energetische Stadterneuerung“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und
Raumforschung aus entsprechenden in den Ländern vorhandenen Leitfäden oder alternativ beziehungsweise ergänzend nach dem Leitfaden
des Deutschen Instituts für Urbanistik im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative erstellt oder aus diesen abgeleitet werden.

Hinweise sind erhältlich im Handlungsleitfaden zur Energetischen Stadterneuerung in der Fassung vom 05.07.2011 oder im Praxisleitfaden
für den kommunalen Klimaschutz. Im Praxisleitfaden findet sich auch eine Anleitung für die kommunale CO2-Bilanzierung.

Sofern vorbereitende Untersuchungen nach § 140 Nummer 1 Baugesetzbuch städtebauliche Planungen nach § 140 Nummer 4
Baugesetzbuch, städtebauliche Entwicklungskonzepte nach § 171b Absatz 2 Baugesetzbuch beziehungsweise Entwicklungskonzepte nach §
171e Absatz 4 Baugesetzbuch vorliegen, welche die energetische Sanierung nicht oder nicht ausreichend berücksichtigen, im Übrigen aber
gemäß den Beschlüssen der Gemeinde die städtebauliche Entwicklung des Gebiets steuern, sollen diese um die noch fehlenden Aspekte der
energetischen Sanierung ergänzt werden. Dies gilt entsprechend für vorliegende integrierte wohnwirtschaftliche Konzepte, welche
energetische Aspekte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigen. Die genannten Untersuchungen, Planungen oder Konzepte gelten in
diesem Falle als begonnen, aber noch nicht abgeschlossen. Sie sind für den zu erbringenden ergänzenden Teil der energetischen Sanierung
förderfähig.

Anforderungen an das Sanierungsmanagement

Das Sanierungsmanagement hat die Aufgabe, auf der Basis eines integrierten Quartierskonzepts

den Prozess der Umsetzung zu planen,

als Anlaufstelle für Fragen der Finanzierung und Förderung zur Verfügung zu stehen,

einzelne Prozessschritte für die übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure zu initiieren,

Sanierungsmaßnahmen der Akteure zu koordinieren,

Maßnahmen zum Monitoring und zur Erfolgskontrolle zu initiieren.

Die Aufgabe des Sanierungsmanagements kann von einer oder mehreren Personen erbracht werden.

Die Mitwirkung des Sanierungsmanagements in der Phase der Konzepterstellung ist möglich. Der Förderzeitraum beträgt auch in solchen
Fällen in der Regel 3 Jahre.

Im Sanierungsmanagement tätige Personen müssen eine mindestens 2-jährige Berufserfahrung aufweisen:

Im Energiemanagement, der Energieeinsparung und der Energieversorgung

In der energetischen Sanierung von Gebäuden

In der Stadtentwicklung, im Stadtumbau- oder Quartiersmanagement sowie

In der Immobilien- und Wohnungswirtschaft

Im Mobilitätsmanagement.

Zusätzlich sollten Kenntnisse im Bereich grüne Infrastruktur vorhanden sein. Je nach Schwerpunkt des umzusetzenden Konzeptes können
darüber hinaus auch vertiefte Kenntnisse in grüner Infrastruktur oder im Einsatz digitaler Technologien gefordert werden.

Je nach Umfang der geplanten Aufgaben kann auch mehr als eine Stelle gerechtfertigt sein. Förderfähige Leistungen sind insbesondere:

Aufgaben des Projektmanagements wie Koordination der Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen, Projektüberwachung

Fachliche Unterstützung bei der Vorbereitung, Planung und Umsetzung einzelner Maßnahmen des Konzepts (einschließlich etwa auch
der Erstellung von Machbarkeitsstudien)

Durchführung und Inanspruchnahme (verwaltungs-)interner Informationsveranstaltungen und Schulungen

Unterstützung bei der systematischen Erfassung und Auswertung von Daten im Zuge der energetischen Sanierung (Controlling)

Koordinierung von Maßnahmen zur Anwuchspflege im Rahmen der Begrünung von Straßen und Plätzen

Methodische Beratung bei der Entwicklung konkreter Qualitätsziele, Energieverbrauchs- oder Energieeffizienzstandards und Leitlinien
für die energetische Sanierung

Aufbau von Netzwerken

Kosten für die Koordinierung der Mieterinnen und Mieter-, Eigentümerinnen und Eigentümer- und Bürgerinformation und -
partizipation

Inhaltliche Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit.

Die förderfähigen Personalkosten für zusätzliches Fachpersonal sind nach dem Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes zu beantragen. Im
Zusammenhang mit der Förderung der Personalkosten können auf Antrag auch Sachausgaben in Höhe von bis zu 20% der Personalausgaben
bezuschusst werden.

Sofern ein integriertes Konzept bereits vorliegt, können Zuschüsse für ein Sanierungsmanagement gesondert beantragt werden.

Die nachträgliche Förderung von zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits angefallenen Personalkosten ist ausgeschlossen.

 



Kombination mit anderen Förderprogrammen

Die Kombination mit öffentlichen Fördermitteln, zum Beispiel Kredite oder Zulagen/Zuschüsse, ist zulässig, sofern die Summe aus Krediten,
Zuschüssen und Zulagen die Summe der Aufwendungen nicht übersteigt.

Eine gleichzeitige Inanspruchnahme von Zuschüssen aus der „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld“
(Kommunalrichtlinie) oder aus Förderprogrammen zur Klimaanpassung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit ist ausgeschlossen. Eine Förderung eines Sanierungsmanagements in diesem Programm ist auch dann möglich, wenn die Personen
bereits für ein Vorhaben aus der Kommunalrichtlinie der Nationalen Klimaschutzinitiative als Klimaschutzmanager beziehungsweise
Klimaschutzmanagerin oder ein Klimaanpassungsmanager beziehungsweise eine Klimaschutzmanagerin aus anderen Förderprogrammen
gefördert wurden. Dies setzt voraus, dass die Person beziehungsweise Personen die unter B genannten Anforderungen erfüllten. Sofern die
Kommunen bereits andere Managements (zum Beispiel im Rahmen der Städtebauförderung oder im Rahmen von Klimaschutz- und
Klimaanpassungsprogrammen) beschäftigen, haben sie auf eine klare Aufgabentrennung gemäß den Förderbedingungen der
unterschiedlichen Förderprogramme zu achten. Die Inanspruchnahme anderer Förderprogramme des Bundes für dieselbe Maßnahme ist
nicht zulässig.

Zuschussbetrag und Eigenanteil

Der Zuschuss beträgt 75% der förderfähigen Kosten.

Ab dem 01.07.2022 gelten folgende Bestimmungen für den Restbetrag:

Der Restbetrag in Höhe von 25% ist durch die Kommune zu erbringen, ein Teil davon kann durch Dritte übernommen werden. 10% der
förderfähigen Kosten sind als Eigenanteil von der Kommune oder – im Falle der Weiterleitung – vom begünstigten Dritten, zum Beispiel
kommunalen Unternehmen, Wohnungsgesellschaft oder Eigentümerstandortgemeinschaft selbst aufzubringen. Die verbleibenden 15% der
förderfähigen Kosten können auch durch Fördermittel der Länder, der Europäischen Union oder durch Mittel der an der Entwicklung oder
Umsetzung beteiligten Akteure finanziert werden.

Für finanzschwache Kommunen, die nach jeweiligem Landesrecht ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, kann der Eigenanteil
auf 5% der förderfähigen Kosten reduziert werden. In diesen Fällen kann der Finanzierungsanteil aus Mitteln des Bundes, der Länder und der
Europäischen Union maximal 95% der Kosten betragen. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist von der
Kommune gegenüber der KfW formlos zu bestätigen.

Bis zum 30.06.2022 gilt folgende Ausnahmeregelung für den Restbetrag:

5% der förderfähigen Kosten sind als Eigenanteil von der Kommune oder – im Falle der Weiterleitung – vom begünstigten Dritten, zum
Beispiel kommunalen Unternehmen, Wohnungsgesellschaft oder Eigentümerstandortgemeinschaft selbst aufzubringen. Die verbleibenden
20% der förderfähigen Kosten können auch durch Fördermittel der Länder, der Europäischen Union oder durch Mittel der an der
Entwicklung oder Umsetzung beteiligten Akteure finanziert werden.

Die Finanzierung aus Mitteln des Bundes und der Länder beziehungsweise aus den Ländern von der EU zur Verfügung gestellten
Fördermitteln darf einen Anteil von 95% der Kosten nicht übersteigen.

Förderzeitraum

A Integriertes Quartierskonzept

Das Konzept soll innerhalb eines Jahres, beginnend ab dem Datum der Auftragserteilung, fertiggestellt und durch den Auftraggebenden
abgenommen sein.

B Sanierungsmanagement

Der Förderzeitraum umfasst die Dauer des für die Aufgabe des Sanierungsmanagements eingegangenen Beschäftigungsverhältnisses. Er
beginnt jedoch bei bereits laufenden Verträgen frühestens zum Zeitpunkt der Antragstellung bei der KfW. Der Förderzeitraum beträgt in
der Regel maximal 3 Jahre. Finanziert werden nur volle Monate. Endet das Anstellungsverhältnis vorzeitig, so ist die KfW unverzüglich zu
informieren.

Auf Antrag kann der Förderzeitraum um bis zu 2 Jahre auf maximal 5 Jahre verlängert werden, wenn nachgewiesen wird, dass der
Förderzeitraum von 3 Jahren für die Aufgabenerfüllung nicht ausreicht. Die Verlängerung kann frühestens ein halbes Jahr vor Ablauf des
3-jährigen Förderzeitraums beantragt werden.

Bereitstellung

A Integriertes Quartierskonzept

Die Förderentscheidung wird auf Basis der einzureichenden Antragsunterlagen (siehe „Unterlagen“) getroffen. Die Auszahlung erfolgt
nach Vorlage und beanstandungsfreier Prüfung des Verwendungsnachweises zu Komponente A sowie der weiteren im Zusammenhang
mit dem Verwendungsnachweis einzureichenden Unterlagen bei der KfW (siehe Nachweis der Mittelverwendung).

Auszahlungstermin für Komponente A ist in der Regel der Ultimo des auf die beanstandungsfreie Prüfung der Mittelverwendung durch die

 



KfW folgenden Monats.

B Sanierungsmanagement

Die Förderentscheidung wird auf Basis der einzureichenden Antragsunterlagen (siehe „ Unterlagen“) getroffen. Die Bereitstellung erfolgt
auf Anforderung der Kommune (Formularnummer 600 000 2113) im 6-Monats-Rhythmus (jeweils für 6 Monate nachschüssig) für die
Dauer des Anstellungs- beziehungsweise Vertragsverhältnisses, in der Regel maximal für 3, bei Verlängerung maximal für 5 Jahre. Es
können nur bis zum Abrufzeitpunkt tatsächlich angefallene Kosten finanziert werden.

Frühester Auszahlungstermin ist der Ultimo des sechsten auf den Beginn des Anstellungs- oder Vertragsverhältnisses beziehungsweise
bei Freistellungen von verwaltungsinternen Personen dem Beginn der ausschließlichen Aufgabenübertragung folgenden Monats. Bei
bereits laufenden Verträgen gilt entsprechend der Ultimo des sechsten auf den Beginn des Förderzeitraums folgenden Monats. Die
Anforderung der Kommune muss der KfW spätestens 2 Wochen vor dem jeweiligen Auszahlungstermin (Monatsultimo) vorliegen. Die
Auszahlung der Schlussrate für die letzten 6 Monate des Förderzeitraumes erfolgt nach Vorlage und beanstandungsfreier Prüfung des
Verwendungsnachweises zu Komponente B sowie der weiteren im Zusammenhang mit dem Verwendungsnachweis einzureichenden
Unterlagen bei der KfW (siehe Nachweis der Mittelverwendung).

Unterlagen

Für die Bearbeitung bei der KfW sind folgende Unterlagen einzureichen:

A Integriertes Quartierskonzept

Eine Vorhabensbeschreibung mit mindestens folgenden Inhalten:
Angaben zum Quartier (Bezeichnung, Abgrenzung) und zu den Akteuren (gegebenenfalls Rechtsform bei nicht-kommunalen
Antragstellenden)

Kurze Beschreibung der energetischen und städtebaulichen Ausgangssituation

Kurze Beschreibung der Zielsetzung und der geplanten Arbeitsschritte inklusive Projektablaufplan

Kurzübersicht über die geplanten Ausgaben.

Gesiegelter Antrag, Formularnummer 600 000 2111, von den vertretungsberechtigten Personen unterschrieben, im Original

Bestätigung der Kommune, dass das Quartier im Sinne dieses Merkblatts förderfähig ist (entsprechend Antragsformular)

Eine Kostenschätzung auf der Grundlage
einer Leistungsbeschreibung oder alternativ

von mindestens 2 unverbindlichen Angeboten.

Legitimationsnachweis der vertretungsberechtigten Personen – sofern keine Vertretungsberechtigung nach der Gemeindeordnung
vorliegt – in Form des Originals der Vollmacht und des Unterschriftenprobenblatts, Formularnummer 600 000 0307, (rechtswirksam
unterzeichnet und gesiegelt).

B Sanierungsmanagement

Eine Vorhabensbeschreibung mit mindestens folgenden Inhalten:
Angaben zum Quartier (Bezeichnung, Abgrenzung) und zu den Akteuren

Beschreibung der energetischen und städtebaulichen Ausgangssituation

Beschreibung der Zielsetzung, der Arbeitsschritte und der Aufgaben des Sanierungsmanage- ments

Kurzübersicht über die geplanten Ausgaben

Projektablaufplan.

Bestätigung der Kommune, dass das Quartier im Sinne dieses Programms förderfähig ist (entsprechend Antragsformular)

Kooperationsvereinbarung der wichtigsten beteiligten Akteure, zum Beispiel Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften,
Versorgungsunternehmen

Bestätigung der Eignung des Sanierungsmanagements durch die Kommune (entsprechend Antragsformular)

Beglaubigte Kopie des Vertrages mit dem Sanierungsmanagement (spätestens mit Abruf der 1. Teilrate für das Sanierungsmanagement)

Das zur Umsetzung durch das Sanierungsmanagement vorgesehene integrierte Quartierskonzept

Gesiegelter Antrag, Formularnummer 600 000 2111, von den vertretungsberechtigten Personen unterschrieben, im Original

Legitimationsnachweis der vertretungsberechtigten Personen – sofern keine Vertretungsberechtigung nach der Gemeindeordnung
vorliegt – in Form des Originals der Vollmacht und des Unterschriftenprobenblatts, Formularnummer 600 000 0307, (rechtswirksam
unterzeichnet und gesiegelt).

In den Fällen der Variante B, in denen das Sanierungsmanagement bereits die Konzeptphase begleiten soll, sind das integrierte Konzept und
die Kooperationsvereinbarung nachzureichen und spätestens mit Abruf der letzten Teilrate für das Sanierungsmanagement vorzulegen.

Nach Antragstellung wird die KfW dem Antragsteller gegebenenfalls mitteilen, welche weiteren Unterlagen für die Bearbeitung des
Zuschussantrages noch erforderlich sind.

 



Bei Verlängerungsanträgen sind einzureichen:

Begründung für die Verlängerung des Sanierungsmanagements

Konzept zur Verstetigung des Sanierungsmanagements nach Ablauf des Förderzeitraums.

Nachweis der Mittelverwendung

A Integriertes Quartierskonzept

Nach Abschluss des Projekts, spätestens jedoch 18 Monate nach Förderzusage, ist ein Nachweis über die Erstellung des integrierten
Quartierskonzepts zu führen. Eine Fristverlängerung kann in begründeten Einzelfällen vereinbart werden.

Das Formular „Verwendungsnachweis“, Formularnummer 600 000 2112, ist zusammen mit folgenden Unterlagen bei der KfW einzureichen:

Angaben über die geplante Einsparung an Primär- und Endenergie sowie über die Reduktion des CO2-Ausstoßes entsprechend
Verwendungsnachweisformular.

Konzept in digitaler Form oder Papierform

Rechnung des Auftragnehmers für die Konzepterstellung

Bestätigung des Auftraggebers über die Annahme des Konzepts (bei Weiterleitung der Fördermittel durch die Kommune an einen
Dritten zusätzlich Ratsbeschluss über die Kenntnisnahme des Konzepts durch den Rat)

Bestätigung der Kommune und der beteiligten Akteure, für einen Zeitraum von 5 Jahren zu Evaluierungszwecken Unterlagen über die
Umsetzung des Konzepts vorzuhalten und auf Verlangen des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat der KfW oder deren
Beauftragten vorzulegen.

Die KfW behält sich die Nachforderung gegebenenfalls weiterer entscheidungsrelevanter Unterlagen im Zuge der
Verwendungsnachweisprüfung vor. Die positive Prüfung der vorgenannten Unterlagen durch die KfW ist Voraussetzung für die Auszahlung.

Bei Nichterfüllung der der Zuschussgewährung zugrunde liegenden Anforderungen behält sich die KfW die (gegebenenfalls anteilige)
Rückforderung des bereits ausgezahlten Zuschussbetrages sowie die nachträgliche Erhebung eines Verzinsungsanspruches für die Dauer der
ungerechtfertigten Inanspruchnahme der Zuschussmittel, gerechnet vom Tag, der der Auszahlung folgt, vor. Es gilt ein Zinssatz von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 Bürgerliches Gesetzbuch.

B Sanierungsmanagement

Nach Ablauf des bewilligten Förderzeitraums, spätestens jedoch 42 Monate nach Zusage (bei Verlängerung spätestens 66 Monate nach
Zusage) über die Auszahlung eines Zuschusses für ein Sanierungsmanagement, ist zusammen mit der Anforderung der Auszahlung der
Schlussrate ein Nachweis über die Durchführung der geförderten Leistungen des Sanierungsmanagements zu führen. In begründeten
Einzelfällen kann die Frist durch die KfW verlängert werden.

Das Formular „Verwendungsnachweis“, Formularnummer 600 000 2112, ist zusammen mit folgenden Unterlagen bei der KfW einzureichen:

Kopie der Rechnung über die Personalkosten und die förderfähigen Sachausgaben beziehungs- weise Lohnkostenbescheinigungen

Angaben über die erzielte Einsparung an Primär- und Endenergie sowie über die Reduktion des CO2-Ausstoßes (entsprechend
Verwendungsnachweisformular).

Bestätigung der Kommune und der beteiligten Akteure, für einen Zeitraum von 5 Jahren zu Evaluierungszwecken Unterlagen über die
Umsetzung des Konzepts beziehungsweise die Fortschritte bei der Quartierssanierung vorzuhalten und auf Verlangen des
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat der KfW oder deren Beauftragten vorzulegen.

Abschlussbericht über das Sanierungsmanagement. Ausgangspunkt für den Abschlussbericht sollte das Konzept sein, das dem
Sanierungsmanagement zugrunde liegt. Der Bericht soll einen Soll-Ist-Vergleich der durchgeführten Maßnahmen (einschließlich
Öffentlichkeitsarbeit) darstellen. Er sollte mindestens die folgenden Punkte beinhalten:

Benennung der Ziele des Sanierungsmanagements

Genaue Beschreibung aller durchgeführten Maßnahmen (gegebenenfalls auch Maßnahmen, die ursprünglich nicht geplant waren)

Beschreibung des Umsetzungsstandes und entsprechender Nachweise, zum Beispiel anhand von Vorher-/Nachher-Bildern von
Sanierungsobjekten und anhand von Veranstaltungsdokumentationen

Qualitative Beschreibung der Zielerreichung bei nicht -investiven Maßnahmen (gegebenenfalls auch Begründung für die
Nichterreichung von Zielen)

Quantitative Darstellung der erzielten Einspareffekte bei investiven Maßnahmen in Bezug auf den Primär- und Endenergiebedarf
und auf die CO2-Emissionen

Allgemeine Zusammenfassung einschließlich Bewertung des Projektablaufs (Anzahl und Qualität der umgesetzten Maßnahmen,
Zeitplan, Kosten)

Darstellung des weiteren Vorgehens nach Auslaufen der Förderung (zum Beispiel geplantes Monitoring der Einspareffekte, weitere
geplante Aktivitäten).

Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses oder bei Nichterfüllung weiterer der Zuschussgewährung zugrunde liegender
Anforderungen, behält sich die KfW die (gegebenenfalls anteilige) Rückforderung bereits ausgezahlter Zuschussbeträge sowie die Erhebung
eines Verzinsungsanspruches für die Dauer der ungerechtfertigten Inanspruchnahme der Zuschussmittel, gerechnet vom Tag, der der

 



Auszahlung folgt, vor. Es gilt ein Zinssatz von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 Bürgerliches Gesetzbuch.

Grundsätzliche Hinweise

Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch.

Sie steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der veranschlagten Mittel aus dem Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“ des
Bundes.

Zu Begleit- und Kontrollzwecken hat der Zuschussempfänger gegenüber dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat der KfW
und dem Bundesrechnungshof oder deren Beauftragten jederzeit Auskünfte zu erteilen. Bei einer Überprüfung durch die genannten
Institutionen hat der Zuschussempfänger die inhaltliche und kostenmäßige Abgrenzung zu etwaigen anderen Fördermaßnahmen
nachzuweisen.

Subventionserheblichkeit

Alle Angaben zur Antragstellung, zum Verwendungszweck und zum Nachweis der Einhaltung der Fördervoraussetzungen sind
subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes.

Weitergehende Informationen

Weitergehende Informationen zu diesem Produkt wie zum Beispiel Formulare, Beispiele oder häufige Fragen finden Sie unter
www.kfw.de/432 sowie auf der Seite der vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) beauftragten Begleitforschung
Energetische Stadtsanierung unter www.energetische-stadtsanierung.info.
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Suche

FÖRDERPROGRAMM

IKK – Energetische Stadtsanierung – Quartiersversorgung

Förderart:
Darlehen
Förderbereich:
Energieeffizienz & Erneuerbare Energien, Infrastruktur, Städtebau & Stadterneuerung, Smart Cities & Regionen
Fördergebiet:
bundesweit
Förderberechtigte:
Kommune, Öffentliche Einrichtung
Fördergeber:

Ansprechpunkt:

Niederlassung Berlin

Charlottenstraße 33/33a

10117 Berlin

Tel: 030 202640; Infocenter: 0800 5399008

Fax: 030 202645188

Weiterführende Links:

Kurztext

Wenn Sie quartiersbezogene Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz, in den Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des
Klimawandels planen, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen ein Darlehen erhalten.

Volltext

Die KfW Bankengruppe unterstützt klimaschutzrelevante kommunale Infrastrukturmaßnahmen im Quartier durch langfristige zinsgünstige
Darlehen.

Gefördert werden quartiersbezogene Maßnahmen in 4 Modulen:

Modul A – Wärme- und Kälteversorgung im Quartier: Förderfähig ist jeweils der Neubau, die Erweiterung oder die Modernisierung der
technischen Komponenten zur Wärmenutzung, Wärmespeicherung und Kältespeicherung sowie zur Wärmeverteilung und
Kälteverteilung,

KONTAKT  0

Förderprogramme Förderorganisationen Aktuelles

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI)

KfW Bankengruppe

 info@kfw.de

 KFW

 IKK – Energetische Stadtsanierung – Quartiersversorgung
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Modul B – Energieeffiziente Wasserversorgung und Abwasserentsorgung im Quartier: Förderfähig ist jeweils der Neubau, die
Erweiterung oder die Modernisierung von Komponenten zur Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung,

Modul C – Klimafreundliche Mobilität im Quartier: Förderfähig sind Maßnahmen für eine klimafreundliche, quartiersbezogene Mobilität
auch durch Vernetzung der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr,

Modul D – Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel durch Grüne Infrastruktur: Förderfähig sind Maßnahmen zur nachhaltigen
Gestaltung und Aufwertung von Grünflächen und Freiflächen sowie der Neubau, die Erweiterung oder die Modernisierung von
wassersensiblen Gestaltungselementen im öffentlichen Raum.

Sie können ein zinsgünstiges Darlehen in Form eines Direktkredits erhalten. Mit dem Darlehen finanzieren Sie bis zu 100 Prozent der
förderfähigen Investitionskosten.

Die Kreditlaufzeit beträgt 10, 20 oder 30 Jahre. Bei einer Laufzeit von 10 Jahren erhalten Sie einen verbilligten Zinssatz. Wenn Sie die
technischen Mindestanforderungen einhalten, erhalten Sie außerdem Tilgungszuschüsse in Höhe von maximal 10 Prozent des
Zusagebetrages in Modul A und maximal 20 Prozent des Zusagebetrages für förderfähige Maßnahmen der Module B bis D.

Ihren Antrag richten Sie an die KfW Bankengruppe, Niederlassung Berlin.

Sie können das Darlehen mit anderen öffentlichen Fördermitteln kombinieren, sofern die Gesamtfördersumme nicht die Summe der Kosten
übersteigt.
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FÖRDERPROGRAMM

Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG
EM)

Förderart:
Zuschuss, Darlehen
Förderbereich:
Energieeffizienz & Erneuerbare Energien, Smart Cities & Regionen, Wohnungsbau & Modernisierung
Fördergebiet:
bundesweit
Förderberechtigte:
Kommune, Öffentliche Einrichtung, Privatperson, Unternehmen, Verband/Vereinigung
Fördergeber:

Ansprechpunkt:

AS 1

Frankfurter Straße 29–35

65760 Eschborn

Tel: 06196 9081625

Fax: 06196 9081800

Weiterführende Links:

Richtlinie

Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM)

Vom 20. Mai 2021

1 Präambel

Die Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen in der Fassung vom 20. Mai 2021 ersetzt die Fassung vom
17. Dezember 2020 (BAnz AT 30.12.2020 B2). Mit der Energiewende hat die Bundesrepublik Deutschland eine umfassende und tiefgreifende
Transformation ihrer Energieversorgung und Energienutzung eingeleitet. Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 die
Treibhausgasemissionen um mindestens 55% gegenüber dem Basisjahr 1990 zu mindern. Für 2030 gilt, dass der Gebäudebereich nach dem
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Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
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 Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
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Klimaschutzgesetz (gemäß Quellprinzip) nur noch 70 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente emittieren darf. Darüber hinaus hat sich
Deutschland das Ziel gesetzt, beim Endenergieverbrauch im Wärme- und Kältesektor, der zu circa zweidrittel aus dem Gebäudebereich
besteht, einen Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte von 27% (in 2018: 14,2%) zu erreichen. Dies wird
die Bundesregierung auch in ihrem integrierten Nationalen Energie- und Klimaplan (National Energy and Climate Plan – NECP) weitergeben.
Wesentlich für den Gebäudebereich ist zudem die Energieeffizienzstrategie Gebäude (ESG) vom 18. November 2015.

Mit den bisher umgesetzten Maßnahmen zur Erreichung der Energie- und Klimaziele konnten deutliche Fortschritte beim Klimaschutz und
der Energieeffizienz erzielt und die Treibhausgasemissionen zwischen 1990 und 2015 so – unter Entkopplung von Wirtschaftswachstum und
Treibhausgasemissionen – um rund 28% gesenkt werden. Der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte
konnte im selben Zeitraum um rund 12 Prozentpunkte gesteigert werden. Im Gebäudebereich konnten mit den bisherigen Programmen, wie
dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm, dem Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien im Wärmemarkt, dem Anreizprogramm
Energieeffizienz und dem Heizungsoptimierungsprogramm bereits erhebliche Impulse zur spürbaren Steigerung der Energieeffizienz bzw.
zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien im Gebäudebereich gesetzt werden, die zu diesen Entwicklungen wesentlich beigetragen
haben. Dennoch zeigen auch wissenschaftliche Analysen, dass zur Erreichung der 2030-Ziele noch eine deutliche Steigerung dieser
Anstrengungen und Beschleunigung dieser Entwicklungen notwendig ist. Um im Gebäudebereich Fortschritte bei der Verringerung des
Endenergieverbrauchs und der Reduzierung der CO2-Emissionen in der bis 2030 notwendigen Geschwindigkeit zu erzielen, sind noch
deutlich mehr Investitionen pro Jahr in noch ambitioniertere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer
Energien im Gebäudebereich erforderlich – sowohl beim Neubau energetisch optimierter Gebäude, als auch bei der energetischen Sanierung
von Bestandsgebäuden. Hierzu hat die Bundesregierung mit dem Klimaschutzprogramm 2030 zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050
beschlossen, dass die bestehenden investiven Förderprogramme im Gebäudebereich zu einem einzigen, umfassenden und modernisierten
Förderangebot gebündelt und inhaltlich optimiert werden. Dabei soll die Adressatenfreundlichkeit und Attraktivität der Förderung deutlich
gesteigert, diese noch stärker auf ambitioniertere Maßnahmen gelenkt, die Antragsverfahren deutlich vereinfacht und die Mittelausstattung
des Programms erhöht werden.

Mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) wird die energetische Gebäudeförderung des Bundes daher in Umsetzung des
Klimaschutzprogramms 2030 und der Förderstrategie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) „Energieeffizienz und
Wärme aus Erneuerbaren Energien“ neu aufgesetzt. Die BEG ersetzt die bestehenden Programme CO2-Gebäudesanierungsprogramm (EBS-
Programme), Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien im Wärmemarkt (MAP), Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) und
Heizungsoptimierungsprogramm (HZO). Bewährte Elemente aus diesen Programmen werden übernommen, weiterentwickelt und in den
neuen Richtlinien zu den drei Teilprogrammen der BEG gebündelt. Durch Integration der vier bisherigen Bundesförderprogramme werden
die Förderung von Effizienz und erneuerbaren Energien im Gebäudebereich erstmals zusammengeführt. Die BEG soll die inhaltliche
Komplexität der bisherigen Förderprogramme reduzieren und sie damit zugänglicher und verständlicher für die Bürger, Unternehmen und
Kommunen machen. Die Anreizwirkung für Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien soll spürbar verstärkt werden. Die
BEG soll die Förderung um Nachhaltigkeitsaspekte und Digitalisierungsmaßnahmen weiterentwickeln bzw. ergänzen und damit neben der
Betriebsphase von Gebäuden auch die Treibhausgasemissionen aus der Herstellungsphase einschl. vorgelagerter Lieferketten noch stärker
berücksichtigen. Die Förderung wird künftig den Lebenszyklusansatz des Nachhaltigen Bauens über die Einführung von Effizienzhaus-NH
Klassen stärker berücksichtigen. Darüber hinaus soll bis 2023 geprüft werden, inwieweit Nachhaltigkeitspaket und Erneuerbare-Energien-
Paket auch kumulativ miteinander verbunden werden können, ob die NH-Klassen auch um Bestandsmaßnahmen (Wohngebäude) erweitert
werden können und ob die Emissionen, die aus der Produktion von Baustoffen, Bauteilen und Anlagentechnik entstehen, noch stärker in der
Förderung berücksichtigt werden können. Darüber hinaus integriert die BEG Naturschutzbelange und trägt damit auch zur Umsetzung der
nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt und des Masterplans „Stadtnatur“ bei. Mit der BEG sollen die Förderbedingungen für Wohn-
und Nichtwohngebäude angeglichen werden, einschließlich der Förderung der energetischen Fachplanung und späteren Baubegleitung.
Zudem soll die BEG Schnittstellen zur Energieberatung für Wohn- und Nichtwohngebäude verbessern und insbesondere vollständig
umgesetzte individuelle Sanierungsfahrpläne erstmals in der investiven Förderung berücksichtigen. Schließlich soll die BEG Antragsverfahren
vereinfachen: Antragsteller sollen für ein Sanierungsvorhaben auf der Grundlage eines einzigen Antrags mit der BEG eine Förderung für alle
relevanten Teilaspekte – Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Fachplanung und Baubegleitung – aus einem Förderprogramm erhalten
können. Die BEG verfolgt bewusst einen technologieoffenen Ansatz. Zudem erfolgt die Förderung ab 2023 in jedem Fördertatbestand
wahlweise als direkter Investitionszuschuss des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), oder als zinsverbilligter
Förderkredit mit Tilgungszuschuss der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Das BMWi berücksichtigt mit diesen Förderoptionen die
unterschiedlichen Finanzierungsbedürfnisse der Bauherren.

Für die BEG wird eine jährliche Programmevaluierung durchgeführt, die die Effizienz des Mitteleinsatzes im Hinblick auf die erzielten CO2-
Einsparungen und die Kohärenz zur CO2-Bepreisung untersucht und in deren Rahmen auch die Menge der energetischen Biomassenutzung
durch die geförderten Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Luftqualität sowie perspektivisch auch Angaben zum Energieverbrauch
berücksichtigt werden. Parallel zur jährlichen Programmevaluierung erfolgt im Hinblick auf die Einhaltung der EU-rechtlichen Vorgaben der
NEC-Richtlinie ein engmaschiges vierteljährliches Monitoring der Förderung im Bereich der Biomasseheizungen mit Datenaustausch
zwischen BAFA, KfW, Umweltbundesamt und DBFZ, um kurzfristig auf Fehlentwicklungen reagieren zu können. Auf Grundlage der
Programmevaluierungen erfolgt im Jahr 2023 eine Überprüfung der Wirkungen der BEG mit dem Ziel ihrer weiteren Optimierung; dabei
werden auch die bestehenden Effizienzhaus- und Effizienzgebäudestufen und -klassen mit Blick auf ihren Beitrag zu den 2030- und den
2050-Zielen überprüft. Im Jahr 2023 wird auf der Grundlage der Evaluierungen, sowie eines hierfür bis zum Jahr 2023 zu erstellenden
wissenschaftlichen Gutachtens – bei dessen Erstellung die Ressorts

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat,

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

in die wesentlichen Besprechungen mit den Gutachtern eingebunden werden – ferner geprüft werden, ob und gegebenenfalls wie durch
eine Neuzuordnung der technischen Mindestanforderungen QP und H’T im Sinne einer weiteren Spreizung bei den Effizienzhaus- und
Effizienzgebäudestufen im Neubau und in der Sanierung der Beitrag des Programms zu den 2030- und 2050-Zielen insgesamt erhöht werden
kann. Zusätzlich erfolgt eine ergebnisoffene Prüfung der Beiträge einer potenziellen Förderung besonders emissionsarmer
Wohnraumfeuerungen mit Einbindung in ein erneuerbares Heizsystem (EE-Hybrid) zu Klimaschutz und Luftreinhaltung. Um die
Verwendung von Technologien mit niedrigen oder keinen Klimaauswirkungen zu fördern, wird die Bundesregierung bis spätestens 1. Januar
2025 überprüfen und bewerten, ob Wärmepumpen und Klimaanlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, von der Förderung im
Rahmen der BEG künftig ausgeschlossen werden.

 



Die BEG ist für eine leichtere Zugänglichkeit der einzelnen Zielgruppen in eine Grundstruktur mit drei Teilprogrammen aufgeteilt: In die
„Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude“ (BEG WG), die „Bundesförderung für effiziente Gebäude – Nichtwohngebäude“
(BEG NWG) und die „Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen“ (BEG EM).

Das Teilprogramm BEG EM, dem diese Richtlinie zugrunde liegt, betrifft die Förderung von Einzelmaßnahmen zur energetischen Sanierung
von Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden.

2 Rechtsgrundlagen

Der Bund gewährt, über die mit der Umsetzung dieser Richtlinie beauftragten Förderinstitute KfW und BAFA, Förderungen auf Grundlage
dieser Richtlinie, die nach Maßgabe insbesondere folgender Regelungen in der jeweils gültigen Fassung erlassen worden ist:

§§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie den zu diesen Regelungen erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur
Bundeshaushaltsordnung;

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P); wobei hinsichtlich der ANBest-P anstelle von
Nummer 3.1 ab dem dort genannten Schwellenwert folgende Regelung gilt: Der Zuwendungsempfänger hat Aufträge nur an
fachkundige und leistungsfähige Anbieter nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen Bedingungen zu vergeben.
Soweit möglich, sind dazu mindestens drei Angebote einzuholen. Verfahren und Ergebnisse sind zu dokumentieren;

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von
Gebietskörperschaften (ANBest-P-Gk);

Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728);

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013, das zuletzt durch Artikel 103 der
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, und Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (TA Lärm);

Verordnung (EU) Nr. 1369/2017 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2017 zur Festlegung eines Rahmens für die
Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 1)
(Energieverbrauchskennzeichnungs-VO).

Die in diesem Abschnitt genannten Vorschriften der BHO, die zu diesen Regelungen erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie
die Vorschriften der ANBest-P und der ANBest-P-Gk sind durch die KfW anzuwenden oder sinngemäß vertragsrechtlich umzusetzen. Das
Nähere regelt der zwischen Bund und KfW abzuschließende Mandatarvertrag.

3 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie sind

a) „Bestandsgebäude“: Gebäude, deren Bauantrag bzw. Bauanzeige zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens fünf Jahre zurückliegt;

b) „Contractoren“: natürliche und juristische Personen, die in Einrichtungen oder Räumlichkeiten eines Contractingnehmers
Dienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz oder zur gebäudenahen Energieversorgung aus erneuerbaren Energien erbringen,
Investitionen tätigen oder Energieeffizienzmaßnahmen durchführen und dabei in eigenem Namen und auf eigene Rechnung handeln
und das finanzielle Risiko tragen, wobei sich das Entgelt für die erbrachten Dienstleistungen ganz oder teilweise nach der Erzielung von
Energieeffizienzverbesserungen und der Versorgung des Gebäudes mit erneuerbarer Energie richtet;

c) „Durchführer“: die mit der Durchführung dieser Richtlinie jeweils beauftragten Förderinstitute KfW und BAFA;

d) „energetische Sanierungsmaßnahmen“: alle Ein-, Umbau- und Optimierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle oder der
Anlagentechnik des Gebäudes, die am Gebäude oder im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zum Gebäude vorgenommen
werden und auf die Verringerung des nicht-erneuerbaren Primärenergiebedarfs oder Transmissionswärmeverlustes gerichtet sind, wie
beispielsweise die Wärmedämmung von Wänden und Dachflächen, die Erneuerung von Fenstern und Außentüren, die Erneuerung der
Heizungsanlage im Gebäude oder der Einbau von Anlagen zur Heizungsunterstützung, die erneuerbare Energien nutzen, der Einbau von
Geräten zur digitalen Energieverbrauchsoptimierung, oder die Errichtung eines unterirdischen Wärmespeichers neben dem Gebäude;

e) „Effizienzgebäude“: Nichtwohngebäude, die sich durch eine energetisch optimierte Bauweise und Anlagentechnik auszeichnen und
die mit der Richtlinie BEG NWG festgelegten technischen Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz (Bezugsgröße:
Primärenergiebedarf QP) und an die Energieeffizienz der Gebäudehülle (Bezugsgröße: Mittelwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten
Ü) für eine Effizienzgebäudestufe erreichen;

f) „Effizienzhaus“: Wohngebäude, die sich durch eine energetisch optimierte Bauweise und Anlagentechnik auszeichnen und die die mit
der Richtlinie BEG WG festgelegten technischen Mindestanforderungen definierten Vorgaben an die Gesamtenergieeffizienz
(Bezugsgröße: Primärenergiebedarf QP) und an die Energieeffizienz der Gebäudehülle (Bezugsgröße: Transmissionswärmeverlust HT’) für
eine Effizienzhausstufe erreichen;

g) „Energieeffizienz-Experte“: alle in der Expertenliste unter www.energie-effizienz-experten.de in den Kategorien „Wohngebäude“,
„Nichtwohngebäude“ und „Effizienzhaus Denkmal sowie Baudenkmale und sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz“ geführten
Personen;

h) „Erneuerbare Energien“: Energie im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2018/2001 vom 11. Dezember 2018
(Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2018);

 



i) „Fachunternehmer“: Personen bzw. Unternehmen, die auf einen oder mehrere Leistungsbereiche (Gewerke) der Bauausführung
spezialisiert und in diesem Bereich gewerblich tätig sind;

j) „Gebäudenetz“: nicht-öffentliches Netz zur ausschließlichen Eigenversorgung mit Wärme von mindestens zwei Gebäuden auf einem
Grundstück oder mehreren Grundstücken eines Eigentümers, bestehend aus folgenden Komponenten: Wärmeerzeugung,
gegebenenfalls Wärmespeicherung, Wärmeverteilung, Steuer-, Mess- und Regelungstechnik, sowie Wärmeübergabestationen;

k) „Nichtwohngebäude“: Gebäude, die in den Anwendungsbereich des GEG fallen und keine Wohngebäude im Sinne von § 3 Absatz 1
Nummer 33 GEG sind, also nach ihrer Zweckbestimmung nicht überwiegend dem Wohnen dienen. Boardinghäuser (gewerbliche
Beherbergungsbetriebe) sowie Gebäude zur Ferien-/Wochenendnutzung sind nur dann förderfähige Nichtwohngebäude im Sinne dieser
Richtlinie, sofern sie in den Anwendungsbereich des GEG fallen und eine baurechtliche Einordnung als Nichtwohngebäude vorliegt);

l) „Technische Mindestanforderungen“: die in der Anlage aufgeführten technischen Anforderungen zu den einzelnen
Fördertatbeständen dieser Richtlinie; beispielsweise an die Dämmung von Außenwänden;

m) „Umfeldmaßnahmen“: alle Maßnahmen, die zur Vorbereitung und Umsetzung eines Sanierungsvorhabens oder zur Inbetriebnahme
von dabei eingebauten Anlagen erforderlich sind; hierzu zählen beispielsweise: Energetische Planung, Arbeiten zur
Baustelleneinrichtung, Rüst- und Entsorgungsarbeiten, Baustoffuntersuchungen und bautechnische Voruntersuchungen, Verlegungs-
und Wiederherstellungsarbeiten, Deinstallation und Entsorgung von Altanlagen, Maßnahmen zur Einregulierung geförderter
Wärmeerzeuger, Maßnahmen zur Optimierung des Heizungsverteilsystems zur Absenkung der Systemtemperatur, die Erschließung von
Wärmequellen für Wärmepumpen, Anschlussleitungen von geförderten Anlagen und von Systemen zur digitalen Betriebs- und
Verbrauchsoptimierung. Zu den Umfeldmaßnahmen gehören auch Maßnahmen zum Erhalt und zur Neuanlage von Nistkästen für
Gebäudebrüter, zum Erhalt und zur Neuanlage von Fassaden- und Dachbegrünung sowie Fachplanungsleistungen, sofern diese neben
etwaigen Baubegleitungsleistungen in der Rechnung getrennt ausgewiesen werden und für diese keine Förderung nach Nummer 5.5
beantragt wurde;

n) „Wärmenetz“: dient der Versorgung der Allgemeinheit mit leitungsgebundener Wärme, ist auf mehreren Grundstücken und/oder
Wegen belegen und ist kein Gebäudenetz;

o) „Wohneinheiten“: in einem abgeschlossenen Zusammenhang liegende und zu dauerhaften Wohnzwecken bestimmte Räume in
Wohngebäuden, die die Führung eines eigenen Haushalts ermöglichen und daher mindestens über die nachfolgende Ausstattung
verfügen: eigener abschließbarer Zugang, Versorgungsanschlüsse für bzw. bei Wohn-, Alten- und Pflegeheimen Zugänge zu Küche,
Badezimmer und Toilette (bei Pflegeheimen ist eine separate Küche entbehrlich);

p) „Wohngebäude“: Gebäude nach § 3 Absatz 1 Nummer 33 GEG, die nach ihrer Zweckbestimmung überwiegend dem Wohnen dienen.
Hierzu gehören auch Wohn-, Alten- und Pflegeheime und ähnliche Einrichtungen. Ferienhäuser und -wohnungen sowie
Wochenendhäuser sind nur dann förderfähige Wohngebäude im Sinne dieser Richtlinie, sofern sie in den Anwendungsbereich des GEG
fallen.

4 Förderziel und Förderzweck

Ziel dieser Richtlinie ist es, Investitionen in Einzelmaßnahmen anzureizen, mit denen die Energieeffizienz und der Anteil erneuerbarer
Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte in Gebäuden in Deutschland gesteigert und die CO2-Emissionen des
Gebäudesektors in Deutschland gesenkt werden. Das Erreichen einer (neuen) Effizienzhaus- oder Effizienzgebäudestufe durch die mit dieser
Richtlinie geförderten Einzelmaßnahmen ist nicht erforderlich. Der Kohärenz zur CO2-Bepreisung, dem effizienten Mitteleinsatz im Hinblick
auf die erzielten CO2-Einsparungen wird bei der Förderung Rechnung getragen.

Die Förderrichtlinie trägt dazu bei, die Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich bis 2030 auf 70 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zu
mindern und somit sowohl die nationalen als auch die europäischen Energie- und Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Die Förderrichtlinie setzt
zudem die 2019 gefassten Beschlüsse des Klimakabinetts sowie das Klimaschutzprogramm 2030 um. Mit dieser Richtlinie sollen pro Jahr etwa
150.000 Einzelmaßnahmen bei Wohn- und Nichtwohngebäuden zugesagt werden, mit einem Bruttoinvestitionsvolumen von ca. 6 Milliarden
Euro, und dadurch die Menge der Treibhausgasemissionen um ca. 360.000 Tonnen CO2 pro Jahr reduziert werden.

5 Gegenstand der Förderung

Gefördert werden Einzelmaßnahmen an Bestandsgebäuden, die den in der Anlage zu dieser Richtlinie niedergelegten technischen
Mindestanforderungen entsprechen, durch Fachunternehmen durchgeführt werden sowie zu einer Verbesserung des energetischen Niveaus
des Gebäudes führen und damit zur Minderung von CO2-Emissionen, zur Erhöhung der Energieeffizienz und des Anteils erneuerbarer
Wärme und Kälte im Gebäudesektor in Deutschland beitragen.

Das förderfähige Mindestinvestitionsvolumen liegt für Einzelmaßnahmen nach den Nummern 5.1 bis 5.3 bei jeweils 2.000 Euro (brutto) und
nach Nummer 5.4 (Heizungsoptimierung) bei 300 Euro (brutto).

Erweiterung durch Anbau, Ausbau von Wohngebäuden, Umwidmung von Nichtwohngebäuden zu Wohngebäuden:

Einzelmaßnahmen im Rahmen einer Erweiterung bestehender Wohngebäude (z.B. durch Anbau oder Dachgeschossaufstockung), im
Rahmen des Ausbaus von vormals nicht beheizten Räumen (z.B. Dachgeschossausbau), oder im Rahmen einer Umwidmung von
beheizten Nichtwohnflächen zu Wohnflächen sind förderfähig.

Ausnahme: Entstehen bei der Sanierung neue Wohneinheiten ausschließlich in der Erweiterung oder dem Ausbau (ohne Einbeziehen
von zuvor beheizter Fläche), werden diese neuen Wohneinheiten nur in der BEG WG als Neubau gefördert, d.h. die neuen
Wohneinheiten dürfen bei der Förderung von Einzelmaßnahmen nicht als Bemessungsgrundlage für die Höchstgrenze förderfähiger
Kosten herangezogen werden. Wird für die neuen Wohneinheiten eine Förderung nach der BEG WG als Neubau in Anspruch

 



genommen, sind die energetischen Maßnahmen der Erweiterung oder des Ausbaus nicht gleichzeitig als Einzelmaßnahmen förderfähig.
Entsprechendes gilt bei der Umwidmung vormals nicht beheizter Nichtwohnflächen zu Wohnflächen.

Bei unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden sowie Gebäuden mit sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz im Sinne des §
105 GEG sind Einzelmaßnahmen auch förderfähig, wenn durch die Erweiterung, den Ausbau oder die Umwidmung vormals nicht
beheizter Räume Wohneinheiten neu entstehen, d.h. die neuen Wohneinheiten dürfen als Bemessungsgrundlage für die Höchstgrenze
förderfähiger Kosten herangezogen werden. Nicht förderfähig sind Einzelmaßnahmen im Rahmen von Anbauten, die ein selbständiges
neues Gebäude bilden oder durch die der Denkmalstatus des Gebäudes eingeschränkt oder aufgehoben wird.

Erweiterung durch Anbau und Ausbau von Nichtwohngebäuden, Umwidmung von Wohngebäuden zu Nichtwohngebäuden:

Einzelmaßnahmen im Rahmen einer Erweiterung bestehender Nichtwohngebäude (z.B. durch Anbau oder Dachgeschossaufstockung)
oder im Rahmen des Ausbaus von Räumen, die vormals nicht Teil des thermisch konditionierten Gebäudevolumens waren (z.B. durch
einen Dachgeschossausbau) sind nur dann förderfähig, wenn die dabei entstehende und zusammenhängende Nettogrundfläche 50
Quadratmeter nicht überschreitet.

Bei unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden sind Einzelmaßnahmen auch förderfähig, wenn durch die Erweiterung oder den Ausbau
neu entstehende Nichtwohnfläche 50 Quadratmeter überschreitet. Nicht förderfähig sind Einzelmaßnahmen im Rahmen von Anbauten,
die ein selbständiges neues Gebäude bilden oder durch die der Denkmalstatus des Gebäudes eingeschränkt oder aufgehoben wird.

Einzelmaßnahmen im Rahmen einer Umwidmung von beheizten Wohnflächen zu thermisch konditionierten Nichtwohnflächen sind
förderfähig.

5.1 Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle

Gefördert werden Einzelmaßnahmen an Bestandsgebäuden zur Erhöhung der Energieeffizienz des Gebäudes an der Gebäudehülle, die die in
der Anlage zu dieser Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen erfüllen, darunter:

a) Dämmung der Gebäudehülle (von Außenwänden, Dachflächen, Geschossdecken und Bodenflächen), sowie Er-
neuerung/Aufbereitung von Vorhangfassaden;

b) Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau von Fenstern, Außentüren und -toren;

c) sommerlicher Wärmeschutz durch Ersatz oder erstmaligen Einbau von außenliegenden Sonnenschutzeinrichtungen mit optimierter
Tageslichtversorgung.

5.2 Anlagentechnik (außer Heizung)

Gefördert wird der Einbau von Anlagentechnik in Bestandsgebäuden zur Erhöhung der Energieeffizienz des Gebäudes, die die in der Anlage
zu dieser Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen erfüllen, darunter

a) Einbau, Austausch oder Optimierung raumlufttechnischer Anlagen inklusive Wärme-/Kälterückgewinnung;

b) bei Wohngebäuden: Einbau digitaler Systeme zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung bzw. zur Verbesserung der
Netzdienlichkeit der technischen Anlagen des Gebäudes („Efficiency Smart Home“) oder des angeschlossenen Gebäudenetzes im Sinne
von Nummer 5.3 Buchstabe i;

c) bei Nichtwohngebäuden: Einbau von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik zur Realisierung eines Gebäudeautomatisierungsgrades
mindestens der Klasse B nach DIN V 18599-11;

d) bei Nichtwohngebäuden: Kältetechnik zur Raumkühlung;

e) bei Nichtwohngebäuden: Einbau energieeffizienter Innenbeleuchtungssysteme.

Nicht gefördert werden

Eigenbauanlagen und Anlagen, die in weniger als vier Exemplaren betrieben werden oder betrieben worden sind (Prototypen);

gebrauchte Anlagen und Anlagen mit wesentlich gebraucht erworbenen Anlagenteilen.

5.3 Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heizungstechnik)

Gefördert werden der Einbau von effizienten Wärmeerzeugern und von Anlagen zur Heizungsunterstützung; außerdem der Anschluss an ein
Gebäude- oder Wärmenetz, das erneuerbare Energien für die Wärmeerzeugung mit einem Anteil von mindestens 25% einbindet.
Voraussetzung ist, dass es sich bei dem betreffenden Gebäude um ein Bestandsgebäude handelt und mit der Maßnahme die Energieeffizienz
des Gebäudes und/oder der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch des Gebäudes erhöht und der Einbau mit einer
Optimierung des gesamten Heizungsverteilsystems (inklusive Durchführung des hydraulischen Abgleichs) verbunden wird.

Nicht gefördert werden

Eigenbauanlagen und Anlagen, die in weniger als vier Exemplaren betrieben werden oder betrieben worden sind (Prototypen);

 



gebrauchte Anlagen und Anlagen mit wesentlich gebraucht erworbenen Anlagenteilen;

a) Austauschprämie für Ölheizungen

Wird eine Heizungsanlage die mit dem Brennstoff Öl betrieben wird ausgetauscht gegen eine Biomasse-Anlage, Wärmepumpe, Hybridanlage,
innovative Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien oder gegen eine Wärmeübergabestation eines Wärme- oder Gebäudenetzes mit
einem Mindestanteil erneuerbarer Energien, wird ein Bonus von 10 Prozentpunkten auf den gemäß dieser Richtlinie gewährten prozentualen
Fördersatz der zu errichtenden Anlage gewährt werden. Damit ergeben sich folgende Fördersätze:

40% der förderfähigen Investitionskosten bei einem Austausch Ölheizung gegen Gas-Hybridheizung gemäß Nummer 5.3 Buchstabe c
oder gegen eine Wärmeübergabestation eines Wärme- oder Gebäudenetzes mit einem Anteil erneuerbarer Energien von mindestens
25% gemäß Nummer 5.3 Buchstabe i;

45% der förderfähigen Investitionskosten bei einem Austausch Ölheizung gegen Biomasse-Anlagen (50% bei Einhaltung eines
Emissionsgrenzwertes für Feinstaub von maximal 2,5 mg/m³ (Innovationsbonus Biomasse)) gemäß Nummer 5.3 Buchstabe e oder
Wärmepumpe gemäß Nummer 5.3 Buchstabe f oder innovative Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien gemäß Nummer 5.3
Buchstabe g gegen eine Wärmeübergabestation eines Wärme- oder Gebäudenetzes gemäß Nummer 5.3 Buchstabe i mit einem Anteil
erneuerbarer Energien von mindestens 55% oder gegen einen EE-Hybrid gemäß Nummer 5.3 Buchstabe h).

b) Gas-Brennwertheizungen („Renewable Ready“)

Gefördert wird die Errichtung effizienter Gas-Brennwertheizungen, wenn diese bereits weitestgehend auf eine künftige Einbindung
erneuerbarer Energien vorbereitet sind („Renewable Ready“), und überwiegend (d.h. mit mehr als 50% der erzeugten Wärme) mindestens
einem der folgenden Zwecke dienen:

Warmwasserbereitung,

Raumheizung,

kombinierte Warmwasserbereitung und Raumheizung,

die Zuführung der Wärme in ein Gebäudenetz.

Die Förderung erfolgt unter der auflösenden Bedingung, dass die Einbindung erneuerbarer Energien zur Umwandlung der Anlage in eine
Hybridanlage gemäß Nummer 5.3 Buchstabe c innerhalb von zwei Jahren nach Inbetriebnahme erfolgt und setzt ferner die Einhaltung der in
der Anlage zu dieser Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen voraus.

c) Gas-Hybridheizungen

Gefördert wird die Errichtung von Gas-Hybridheizungen, bestehend aus Gas-Brennwerttechnik sowie einer oder mehreren Technologie-
Komponenten zur thermischen Nutzung erneuerbarer Energien nach Nummer 5.3 Buchstabe d bis Buchstabe f , Voraussetzung dafür ist, dass
die einzelnen Heizungssysteme, aus denen die Hybrid-Anlage kombiniert ist, über eine gemeinsame Steuerung verfügen, sodass ein
effizienter Anlagenbetrieb gewährleistet ist, und die in der Anlage zu dieser Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen für
alle geförderten Komponenten erfüllt sind. Dabei muss die thermische Leistung des regenerativen Wärmerzeugers einer geförderten Gas-
Hybridheizung mindestens 25% der Heizlast des versorgten Gebäudes (Gebäudeheizlast) betragen. Die Anlagen müssen überwiegend (d.h.
mit mehr als 50% der erzeugten Wärme) mindestens einem der folgenden Zwecke dienen:

Warmwasserbereitung,

Raumheizung,

kombinierte Warmwasserbereitung und Raumheizung,

die Zuführung der Wärme in ein Gebäudenetz.

d) Solarkollektoranlagen

Gefördert wird die Errichtung oder Erweiterung von Solarkollektoranlagen zur thermischen Nutzung in bestehenden Wohn- und
Nichtwohngebäuden, die überwiegend (d.h. mit mehr als 50% der erzeugten Wärme bzw. Kälte) mindestens einem der folgenden Zwecke
dienen:

Warmwasserbereitung,

Raumheizung,

kombinierte Warmwasserbereitung und Raumheizung,

solare Kälteerzeugung,

die Zuführung der Wärme und/oder Kälte in ein Gebäude- und/oder nicht-öffentliches Kältenetz.

Nicht förderfähig sind Solaranlagen mit Kollektoren ohne transparente Abdeckung auf der Frontseite (z.B. Schwimmbadabsorber).

Große Solarkollektoranlagen mit mindestens 20 m² Bruttokollektorfläche können alternativ zur Förderung durch Anteilsfinanzierung im
Rahmen einer „ertragsabhängigen Förderung“ gefördert werden, wenn die in den Technischen Mindestanforderungen gestellten
Voraussetzungen erfüllt sind.

 



e) Biomasseheizungen

Gefördert wird die Errichtung oder Erweiterung von Biomasseanlagen für die thermische Nutzung ab mindestens 5 kW Nennwärmeleistung,
die die in der Anlage zu dieser Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen erfüllen und überwiegend (d.h. mit mehr als 50%
der erzeugten Wärme) mindestens einem der folgenden Zwecke dienen:

Warmwasserbereitung,

Raumheizung,

kombinierte Warmwasserbereitung und Raumheizung,

die Zuführung der Wärme in ein Gebäudenetz.

Gefördert werden danach insbesondere:

Kessel zur Verbrennung von Biomassepellets und -hackschnitzeln,

Pelletöfen mit Wassertasche,

Kombinationskessel zur Verbrennung von Biomassepellets bzw. -hackgut und Scheitholz,

besonders emissionsarme Scheitholzvergaserkessel.

Nicht gefördert werden:

luftgeführte Pelletöfen,

handbeschickte Einzelöfen,

Anlagen, die überwiegend der Verfeuerung von Abfallstoffen aus der gewerblichen Be- und Verarbeitung von Holz dienen, außer es
handelt sich um Altholz der Kategorie A1 (naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Altholz),

Biomasseanlagen, die unter Naturzugbedingungen arbeiten,

Anlagen zum Einsatz von Biomasse, für die die Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen (17. BImSchV)
in der jeweils gültigen Fassung zur Anwendung kommt,

Anlagen zur Beseitigung bestimmter Abfälle, die einer Behandlung vor einer Ablagerung zugeführt werden.

f) Wärmepumpen

Gefördert wird die Errichtung sowie die Nachrüstung von effizienten Wärmepumpen, die die in der Anlage zu dieser Richtlinie festgelegten
technischen Mindestanforderungen erfüllen und überwiegend (d.h. mit mehr als 50% der erzeugten Wärme) mindestens einem der
folgenden Zwecke dienen:

Raumheizung,

kombinierte Warmwasserbereitung und Raumheizung,

die Zuführung der Wärme in ein Gebäudenetz,

sowie die Nachrüstung bivalenter Systeme mit Wärmepumpen.

g) Innovative Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien

Gefördert wird die Errichtung von innovativen effizienten Heizungsanlagen, die auf der Nutzung von erneuerbaren Energien basieren und die
die in der Anlage zu dieser Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen erfüllen, insbesondere erneuerbare Energien für die
Wärmeerzeugung mit einem Anteil von mindestens 80% der Gebäudeheizlast einbinden, und überwiegend (d.h. mit mehr als 50% der
erzeugten Wärme) mindestens einem der folgenden Zwecke dienen:

Warmwasserbereitung,

Raumheizung,

kombinierte Warmwasserbereitung und Raumheizung,

die Zuführung der Wärme in ein Gebäudenetz.

Ausgeschlossen bleibt auch hier die Förderung von Eigenbauanlagen und Anlagen, die in weniger als vier Exemplaren betrieben werden oder
betrieben worden sind (Prototypen).

h) Erneuerbare Energien-Hybridheizungen (EE-Hybride)

Gefördert wird die Errichtung von Kombinationen von Heizungssystemen, die jeweils auf der Nutzung von erneuerbaren Energien basieren
(EE-Hybride), also von Kombinationen von Heizungssystemen nach Nummer 5.3 Buchstabe d, e, f oder Buchstabe g. Voraussetzung dafür ist,
dass die einzelnen Heizungssysteme aus denen der EE-Hybrid kombiniert wird die jeweils einschlägigen technischen Vorgaben nach
Nummer 5.3 Buchstabe d, e, f oder Buchstabe g erfüllen.

i) Gebäudenetz und Anschluss an ein Gebäudenetz oder Wärmenetz

 



Gefördert wird die Errichtung oder Erweiterung eines nicht-öffentlichen Netzes („Gebäudenetz“) zur ausschließlichen Eigenversorgung von
mindestens zwei Gebäuden auf einem Grundstück oder mehreren Grundstücken eines Eigentümers bzw. einer Eigentümergemeinschaft,
bestehend aus folgenden Komponenten: Wärmeerzeugung, gegebenenfalls Wärmespeicherung, Wärmeverteilung, Steuer-, Mess- und
Regelungstechnik, sowie Wärmeübergabestationen. Förderfähig ist das Gebäudenetz sowie sämtliche seiner Komponenten einschließlich der
Kosten der Installation, Inbetriebnahme und notwendiger Umfeldmaßnahmen (z.B. Baustelleneinrichtung, Deinstallation und Entsorgung
von Altanlagen in den Gebäuden, Optimierung des Heizungsverteilsystems in den Gebäuden) wenn es die in der Anlage zu dieser Richtlinie
festgelegten technischen Mindestanforderungen erfüllt, insbesondere die Wärmeerzeugung mit der das Gebäudenetz gespeist wird zu
mindestens 25% durch erneuerbare Energien erfolgt und kein Öl als Brennstoff eingesetzt wird.

Gefördert wird als Alternative zur Nutzung einer gebäudeindividuellen Heizung ferner der Anschluss bzw. die Erneuerung eines Anschlusses
an ein Gebäudenetz, wenn dieses die in der Anlage zu dieser Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen für Gebäudenetze
erfüllt; und an ein Wärmenetz, wenn dessen Wärmeerzeugung zu mindestens 25% durch erneuerbare Energien gespeist wird. Die Förderung
umfasst die Kosten für Wärmeübergabestation und Rohrnetz auf dem Grundstück des mit Wärme zu versorgenden Gebäudes, die Kosten der
Installation und Inbetriebnahme, sowie die Kosten der notwendigen Umfeldmaßnahmen. Im Fall eines Wärmenetzes kann der
Wärmenetzbetreiber eine Förderung der Kosten für seine Investition in die Wärmeübergabestation, das Rohrnetz sowie deren Installation
und Inbetriebnahme beantragen, wenn diese Komponenten in seinem Eigentum stehen; die weiteren Antragsberechtigten nach Nummer
6.1 können in diesem Fall nur eine Förderung für die Umfeldmaßnahmen beantragen. Dazu gehören ebenfalls Maßnahmen im Gebäude zur
Anpassung der Heizwärmeverteilung oder Gebäudeheiztechnik an niedrigere Vorlauftemperaturen oder zur Erreichung niedrigerer
Rücklauftemperaturen bei Gebäudenetzen.

j) Maßnahmen zur Visualisierung des Ertrags Erneuerbarer Energien

Im Fall einer Förderung nach Nummer 5.3 Buchstabe c bis h ergänzend förderfähig sind Anlagen (Hard- inklusive Software) zur Visualisierung
des Ertrags Erneuerbarer Energien. Förderfähige Visualisierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, die darauf abzielen, eine Visualisierung des
Ertrags einer Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien für die Wärme- oder Kälteerzeugung, und/oder eine Veranschaulichung dieser
Technologie z.B. durch elektronische Anzeigetafeln in allgemein zugänglichen Räumen insbesondere in Einrichtungen wie den folgenden zu
erreichen: Berufsschulen, Technikerschulen, Berufsbildungszentren, überbetrieblichen Ausbildungsstätten bei den Kammern,
allgemeinbildenden Schulen, Fachhochschulen, Universitäten sowie in öffentlichen Einrichtungen der Kommunen oder gemeinnütziger
Träger oder Kirchen.

Förderfähig sind bei Visualisierungsmaßnahmen ausschließlich die Mehrausgaben für Investitionen, welche durch den konstruktiven
Mehraufwand gegenüber einer vergleichbaren, förderfähigen Standardanlage gleicher Bauart und Leistung entstehen, insbesondere
zusätzliche Anlagenteile oder elektronische Anzeigetafeln. Der Mehraufwand ist durch Herstellererklärung oder auf andere geeignete Weise
nachzuweisen. Für jede Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien werden zusätzliche Maßnahmen nur einmalig bezuschusst.

5.4 Heizungsoptimierung

Gefördert werden sämtliche Maßnahmen zur Optimierung des Heizungsverteilsystems in Bestandsgebäuden, mit denen die Energieeffizienz
des Systems erhöht wird, wenn sie die in der Anlage zu dieser Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen erfüllen; hierzu
gehören beispielsweise der hydraulische Abgleich der Heizungsanlage inklusive der Einstellung der Heizkurve, des Austauschs von
Heizungspumpen sowie der Anpassung der Vorlauftemperatur und der Pumpenleistung, Maßnahmen zur Absenkung der
Rücklauftemperatur bei Gebäudenetzen im Sinne von Nummer 5.3 Buchstabe i, im Fall einer Wärmepumpe auch die Optimierung der
Wärmepumpe, die Dämmung von Rohrleitungen, der Einbau von Flächenheizungen, von Niedertemperaturheizkörpern und von
Wärmespeichern im Gebäude oder gebäudenah (auf dem Gebäudegrundstück) sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechniken.

5.5 Fachplanung und Baubegleitung

Gefördert werden energetische Fachplanungs- und Baubegleitungsleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung von nach den
Nummern 5.1 bis 5.4 geförderten Maßnahmen. Hierzu zählt auch eine akustische Fachplanung in Verbindung mit dem Leitfaden für die
Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz für relevante
technische Anlagen (z.B. Luftwärmepumpen, Klimageräte, Lüftungsanlagen, Klein-Windenergieanlagen sowie sonstige nicht
genehmigungsbedürftige KWK-Anlagen) zur Einhaltung des Stands der Technik entsprechend § 22 BImSchG. Diese Leistungen können nur
gefördert werden, wenn sie durch einen Energieeffizienz-Experten oder einen zusätzlich zu diesem beauftragten Dritten erbracht werden.
Wird ein Dritter beauftragt, sind die durch ihn erbrachten Leistungen durch einen Energieeffizienz-Experten auf Plausibilität hinsichtlich der
sachlichen Richtigkeit zu prüfen und das Ergebnis dieser Prüfung zu dokumentieren. Der Energieeffizienz-Experte sowie Dritte, die mit der
Erbringung von Leistungen beauftragt werden sollen, dürfen nicht in einem Inhaber-, Gesellschafts- oder Beschäftigungsverhältnis zu den
bauausführenden Unternehmen stehen oder Lieferungen und Leistungen für das Bauvorhaben vermitteln, es sei denn das Bauvorhaben
betrifft nur eine einzige Einzelmaßnahme (z.B. Fenstertausch).

6 Förderempfänger

6.1 Antragsberechtigte

Antragsberechtigt sind:

a) Privatpersonen und Wohnungseigentümergemeinschaften;

b) freiberuflich Tätige;

c) kommunale Gebietskörperschaften, kommunale Gemeinde- und Zweckverbände, sowie rechtlich unselbständige Eigenbetriebe von
kommunalen Gebietskörperschaften;

 



d) Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, z.B. Kammern oder Verbände;

e) gemeinnützige Organisationen einschließlich Kirchen;

f) Unternehmen, einschließlich Einzelunternehmer und kommunale Unternehmen;

g) sonstige juristische Personen des Privatrechts, einschließlich Wohnungsbaugenossenschaften.

Die Antragsberechtigung gilt für Eigentümer, Pächter oder Mieter des Grundstücks, Grundstücksteils, Gebäudes oder Gebäudeteils, auf oder
in dem die Maßnahme umgesetzt werden soll, sowie für Contractoren; für Wärmenetzbetreiber gilt die Antragsberechtigung nur und
ausschließlich hinsichtlich der Förderung nach Nummer 5.3, Buchstabe i in dem dort bezeichneten Umfang. Die Antragsberechtigung von
Pächtern, Mietern (sowie diesen Gleichgestellte, z.B. Nießbrauchberechtigte oder Personen mit Wohnrecht), Contractoren, oder
Wärmenetzbetreibern setzt zusätzlich voraus, dass diese eine schriftliche Erlaubnis des Eigentümers des jeweiligen Grundstücks,
Grundstücksteils, Gebäudes oder Gebäudeteils bzw. eine entsprechende vertragliche Regelung mit dem Eigentümer, die Maßnahme
durchführen zu dürfen, nachweisen können.

6.2 Nicht antragsberechtigt

Nicht antragsberechtigt sind:

der Bund, die Bundesländer und deren Einrichtungen;

politische Parteien;

Antragsteller, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist, sowie Antragsteller, die eine
eidesstattliche Versicherung gemäß § 807 der Zivilprozessordnung oder eine Vermögensauskunft gemäß § 802c der Zivilprozessordnung
oder § 284 der Abgabenordnung abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpflichtet sind.

7 Fördervoraussetzungen

7.1 Allgemeine Fördervoraussetzungen

Gefördert werden ausschließlich Investitionsvorhaben, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt werden. Weitere
Voraussetzung ist, dass die geförderte Maßnahme zu einer Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebäudes beiträgt.

Die geförderten Anlagen oder durch die Einzelmaßnahme energetisch optimierten Gebäudeteile sind mindestens zehn Jahre
zweckentsprechend zu nutzen. Innerhalb dieses Zeitraums ist bei der Veräußerung eines geförderten Gebäudes oder einer geförderten
Wohneinheit der Erwerber auf die Förderung, die Nutzungspflicht und das Verschlechterungsverbot für die energetische Qualität des
Gebäudes nach den §§ 46 und 57 GEG hinzuweisen. Die Pflichten nach den Nummern 7.1 und 9.7 sind hinsichtlich des geförderten
Gebäudes im Rahmen des Kaufvertrags auf den Erwerber zu übertragen. Die Nutzungsänderung oder -aufgabe und der Abriss eines
geförderten Gebäudes oder einer geförderten Wohneinheit innerhalb dieses Zeitraums sind dem Durchführer, der die Förderung gewährt
hat, durch den Antragsteller, bzw. im Fall einer Veräußerung durch den Erwerber, unverzüglich anzuzeigen. Der Durchführer ist in diesen
Fällen berechtigt, die Förderung anteilig zurückzufordern, soweit der Förderzweck nicht mehr erreicht werden kann.

Bei der Veräußerung eines geförderten Gebäudes oder einer geförderten Wohneinheit besteht bei Gewährung eines Förderkredits die
Verpflichtung, entweder vertraglich eine Übertragung des Kredites auf den Erwerber zu vereinbaren oder aber den Kredit innerhalb von
sechs Monaten nach Abschluss des Kaufvertrags vollständig zu tilgen.

7.2 Voraussetzungen für Contractoren

Beantragt ein Contractor die Förderung, so ist zusätzlich die gemeinsam durch den Contractor und den oder die Contractingnehmer zu
unterzeichnende Erklärung abzugeben, dass:

ein konsentierter Entwurf eines Contractingvertrags vorliegt, der den Contractor und den oder die Contractingnehmer als
Vertragsparteien benennt und das Contractingverhältnis abschließend regelt. Der Vertrag muss inhaltlich die mit dem Förderantrag
geltend gemachten Förderbestandteile umfassen. Unterschreitet die Laufzeit des Vertrags die in Nummer 7.1 geregelte Nutzungspflicht,
so gelten die für den Fall einer Veräußerung geltenden Hinweis-, Übertragungs- und Anzeigepflichten gemäß Nummer 7.1
entsprechend. Zum Ausschluss einer Doppelförderung muss der Vertrag einen Verzicht des Contractingnehmers auf die
Geltendmachung eines eigenen Förderanspruchs enthalten;

der Contractor den Contractingnehmer über die Inanspruchnahme der Förderung sowie über die Höhe des maximalen Förderbetrags
informiert hat;

alle Parteien der Prüfung gemäß Nummer 9.7 dieser Richtlinie zustimmen;

der Contractor und der oder die Contractingnehmer sich mit der Verwendungsnachweisprüfung durch den Fördergeber, von ihm mit der
Prüfung beauftragte Stellen sowie den Bundesrechnungshof einverstanden erklären. Dazu muss ausdrücklich auch die Bereitschaft
erklärt werden, dass Bücher, Belege und sonstige mit dem Fördervorhaben verbundene geschäftliche und technische Unterlagen
bereitgehalten und auf Anforderung vorgelegt werden, Auskünfte auch zu Zwecken der Evaluierung erteilt, und Vor-Ort-Prüfungen
zugelassen werden.

Für die nach Nummer 7.2 vorzulegende Erklärung kann der nach Nummer 9 zuständige Durchführer in Abstimmung mit dem BMWi den
Contractoren ein verbindliches Muster vorgeben.

 



7.3 Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln

Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf die Förderung besteht nicht. Die Gewährung der Förderung erfolgt aufgrund pflichtgemäßen
Ermessens. Die Gewährung der Förderung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der veranschlagten Haushaltsmittel.

8 Art der Förderung, Spezielle Fördervoraussetzungen und Höhe der Förderung

8.1 Art der Förderung

Die Förderung erfolgt nach Wahl des Antragstellers als Projektförderung auf Ausgabenbasis in Form der Anteilfinanzierung (ein Teil der
förderfähigen Kosten der Maßnahme wird gefördert), entweder durch einen nicht rückzahlbaren Investitionszuschuss („Zuschussförderung“)
oder in Form eines Kredits mit Zinsverbilligung aus Bundesmitteln sowie Teilschuldenerlass durch einen Tilgungszuschuss aus Bundesmitteln
(„Kreditförderung“). Die Zuschuss- oder Kreditförderung ist vom Antragsteller bei dem nach Nummer 9 jeweils zuständigen Durchführer zu
beantragen.

8.2 Förderfähige Kosten

Förderfähige Kosten sind die vom Antragsteller für die energetische Maßnahme tatsächlich zu tragenden Bruttokosten (einschließlich
Mehrwertsteuer); sofern für Teile des Investitionsvorhabens eine Vorsteuerabzugsberechtigung des Antragstellers besteht, können nur die
Nettokosten (ohne Mehrwertsteuer) berücksichtigt werden. Förderfähige Kosten sind:

a) Energetische Sanierungsmaßnahmen

Zu den förderfähigen Kosten gehören neben den direkt mit der energetischen Sanierungsmaßnahme verbundenen Materialkosten
jeweils auch die Kosten für den fachgerechten Einbau bzw. die Installation, die Kosten für die Inbetriebnahme von Anlagen, sowie die
Kosten der zur Durchführung der Maßnahme erforderlichen Umfeldmaßnahmen, bspw. bei der Dämmung der Außenwände auch die
Kosten der Baustelleneinrichtung einschließlich der Errichtung eines Baugerüstes, oder beim Einbau einer Erdwärmepumpe bspw. auch
die Kosten der Deinstallation und Entsorgung der Altanlage und der Optimierung des Heizungsverteilsystems zur Absenkung der
Systemtemperatur, sowie die Erschließung der Wärmequelle und die zugehörigen Anschlussleitungen sowie deren Verlegung.

b) Fachplanung und Baubegleitung

Förderfähig sind die Kosten für energetische Fachplanungs- und Baubegleitungsleistungen einschließlich einer akustischen Fachplanung
von nach den Nummern 5.1 bis 5.4 geförderten Maßnahmen, die durch den Experten der Energie-Effizienz-Experten-Liste dem
Antragsteller in Rechnung gestellt werden, einschließlich der Kosten der Einbindung des Experten in das Förderverfahren bzw. im Fall
der Beauftragung eines Dritten mit diesen Leistungen für die von diesem Dritten in Rechnung gestellten Kosten sowie die Kosten der
Überprüfung dieser Leistungen durch den Energieeffizienz-Experten auf Plausibilität.

8.3 Höchstgrenze förderfähiger Kosten

Die in Nummer 8.2 genannten Kosten können im Wege der Kredit- oder Zuschussförderung, pro Kalenderjahr (unabhängig von der Anzahl
gestellter Anträge), bis insgesamt zur Höhe der folgenden Höchstbeträge gefördert werden (Höchstgrenze):

8.3.1 Höchstgrenzen bei Wohngebäuden (WG)

Die Bemessungsgrundlage für die Höchstgrenze förderfähiger Kosten ist die Anzahl der Wohneinheiten nach Sanierung. Dies gilt auch bei
Umwidmung (Nutzungsänderung) von beheizten Nichtwohnflächen.

a) energetische Sanierungsmaßnahmen

Förderfähige Kosten für energetische Sanierungsmaßnahmen nach Nummer 8.2 Buchstabe a sind gedeckelt auf 60.000 Euro pro
Wohneinheit;

b) Baubegleitung

Förderfähige Kosten für die Fachplanung und Baubegleitung nach Nummer 8.2 Buchstabe b sind gedeckelt auf 5.000 Euro bei Ein- und
Zweifamilienhäusern, und bei Mehrfamilienhäusern mit drei oder mehr Wohneinheiten auf 2.000 Euro pro Wohneinheit, insgesamt auf
maximal 20.000 Euro pro Zusage/Zuwendungsbescheid.

8.3.2 Höchstgrenzen bei Nichtwohngebäuden (NWG)

a) energetische Sanierungsmaßnahmen

Förderfähige Kosten für energetische Sanierungsmaßnahmen nach Nummer 8.2 Buchstabe a sind gedeckelt auf 1.000 Euro pro
Quadratmeter Nettogrundfläche (im thermisch konditionierten Gebäudevolumen, nach § 3 Absatz 1 Nummer 22 GEG), insgesamt auf
maximal 15 Millionen Euro;

b) Baubegleitung

 



Förderfähige Kosten für die Fachplanung und Baubegleitung nach Nummer 8.2 Buchstabe b sind gedeckelt auf 5 Euro pro Quadratmeter
Nettogrundfläche, insgesamt auf maximal 20.000 Euro pro Zusage/Zuwendungsbescheid. Bei mehreren Investoren für ein Vorhaben,
insb. bei der individuellen Antragstellung von Eigentümern in WEG, haben sich die Investoren vor Antragstellung über die Aufteilung der
Förderhöchstbeträge pro Kalenderjahr (unabhängig von der Anzahl der gestellten Anträge) für die Kosten nach Nummer 8.3.1 zu
verständigen und entsprechend die Förderung zu beantragen.

8.4 Zuschuss

Der Zuschuss wird gewährt als Anteilfinanzierung durch einen nicht rückzahlbaren Investitionszuschuss in Höhe des jeweiligen Fördersatzes
unter Bezugnahme auf die für diesen Fördersatz jeweils relevanten förderfähigen Kosten. Werden verschiedene Einzelmaßnahmen mit
unterschiedlichen Fördersätzen umgesetzt (z.B. Austausch der Heizung und Maßnahmen an der Gebäudehülle), müssen daher den
unterschiedlichen Fördersätzen die jeweils relevanten Kosten zugeordnet werden. Die maximale Höhe der Förderung ist dabei insgesamt
begrenzt durch die Höchstgrenze der förderfähigen Kosten nach Nummer 8.3.

8.4.1 Fördersätze Einzelmaßnahme

Die Höhe des Zuschusses bemisst sich nach einem Prozentsatz der für die jeweilige Einzelmaßnahme einschließlich der erforderlichen
Umfeldmaßnahmen insgesamt entstandenen förderfähigen Kosten. Im Einzelnen gelten die nachfolgend genannten Prozentsätze:

a) Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle

Für Maßnahmen nach Nummer 5.1 beträgt der Fördersatz 20%.

b) Anlagentechnik (außer Heizung)

Für Maßnahmen nach Nummer 5.2 beträgt der Fördersatz 20%.

c) Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heizungstechnik)

Für den Austausch von Ölheizungen nach Nummer 5.3 Buchstabe a wird ein Bonus von zehn Prozentpunkten gewährt; damit beträgt die
Förderquote

40% bei einem Austausch gegen eine Gas-Hybridheizung oder gegen eine Wärmeübergabestation eines Netzes mit einem Anteil
erneuerbarer Energien von mindestens 25%; und

45% bei einem Austausch gegen eine Biomasse-Anlage (50% bei Einhaltung eines Emissionsgrenzwertes für Feinstaub von maximal
2,5 mg/m³ (Innovationsbonus Biomasse)) oder Wärmepumpe oder innovative Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien,
gegen eine Wärmeübergabestation eines Netzes mit einem Anteil erneuerbarer Energien von mindestens 55% oder gegen einen EE-
Hybrid.

Für Gas-Brennwertheizungen („Renewable Ready“) nach Nummer 5.3 Buchstabe b beträgt die Förderquote 20%.

Für Gas-Hybridheizungen nach Nummer 5.3 Buchstabe c beträgt die Förderquote 30%.

Für Solarkollektoranlagen nach Nummer 5.3 Buchstabe d beträgt die Förderquote 30%.

Alternativ, für große Solaranlagen mit mindestens 20 m² Bruttokollektorfläche, die die zusätzlichen Anforderungen für große
Solarkollektoranlagen nach Nummer 5.3 Buchstabe d erfüllen, kann auch eine ertragsabhängige Förderung gewählt werden; die
Förderquote wird dann wie folgt ermittelt: Der Zuschuss wird auf Basis des für die Solarkollektoranlage im Prüfzertifikat über die
Konformität mit den Solar Keymark-Programmregeln im Datenblatt 2 für den Standort Würzburg bei einer Kollektortemperatur von 50
°C ausgewiesenen jährlichen Kollektorertrags nach EN 12975 (collector annual output, kWh/module) wie folgt berechnet: Der so
ausgewiesene jährliche Kollektorertrag wird mit der Anzahl der installierten Solarthermiemodule und mit dem Betrag von 0,45 Euro
multipliziert. Die ertragsabhängige Förderung kann nur erfolgen, wenn dem BAFA das Datenblatt 2 vorliegt. Andernfalls beträgt der
Zuschuss 30% der förderfähigen Kosten. Bei der ertragsabhängigen Förderung beträgt der Zuschuss maximal 60% der förderfähigen
Kosten.

Für Biomasseheizungen nach Nummer 5.3 Buchstabe e beträgt die Förderquote 35%; sie beträgt 40% bei Einhaltung eines
Emissionsgrenzwertes für Feinstaub von maximal 2,5 mg/m³ (Innovationsbonus Biomasse).

Für Wärmepumpen nach Nummer 5.3 Buchstabe f beträgt die Förderquote 35%.

Für innovative Heizungstechnik nach Nummer 5.3 Buchstabe g auf Basis erneuerbarer Energien beträgt die Förderquote 35%.

Für Erneuerbare Energien Hybridheizungen (EE-Hybride) nach Nummer 5.3 Buchstabe h beträgt die Förderquote 35%. Sie beträgt 40%
bei Einhaltung eines Emissionsgrenzwertes für Feinstaub von maximal 2,5 mg/m³ (Innovationsbonus Biomasse) in Kombination mit
Biomasseanlagen.

Für Gebäudenetze und für den Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz nach Nummer 5.3 Buchstabe i beträgt die Förderquote
30%, wenn das Gebäudenetz oder Wärmenetz einen Anteil erneuerbarer Energien von mindestens 25% erreicht, und

35%, wenn das Gebäudenetz oder Wärmenetz einen Anteil erneuerbarer Energien von mindestens 55% erreicht.

Für die eine Maßnahme nach Nummer 5.3 Buchstabe c bis h ergänzende Förderung von Anlagen (Hard- inklusive Software) zur
Visualisierung des Ertrags Erneuerbarer Energien nach Nummer 5.3 Buchstabe j entspricht die Förderquote der Förderquote für diejenige
Maßnahme nach Nummer 5.3 Buchstabe c bis h, die durch die Maßnahme zur Visualisierung ergänzt wird.

d) Heizungsoptimierung

 



Für Maßnahmen zur Heizungsoptimierung nach Nummer 5.4 beträgt die Förderquote 20%.

8.4.2 Umsetzung einer Maßnahme im Rahmen eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP)

Ist eine energetische Sanierungsmaßnahme Bestandteil eines im Förderprogramm „Bundesförderung für Energieberatung für
Wohngebäude“ geförderten iSFP und wird diese innerhalb eines Zeitraums von maximal 15 Jahren nach Erstellung des iSFP umgesetzt, so
erhöht sich der für diese Maßnahme vorgesehene Fördersatz um zusätzliche fünf Prozentpunkte (iSFP-Bonus). Als Übergangsregelung
werden Beratungsberichte, die nicht als iSFP erstellt wurden, und die im Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2017 und dem 31. Dezember 2020
vom BAFA im Rahmen der Energieberatung für Wohngebäude gefördert wurden, unter den im Übrigen selben weiteren Voraussetzungen
ebenfalls für den iSFP-Bonus zugelassen. Weitere Voraussetzung für den iSFP-Bonus ist, dass es sich um eine über mehrere Schritte
gestreckte Sanierung des Gebäudes handelt (keine Komplettsanierung in einem Zug). Davon ausgenommen bleiben im Zusammenhang mit
der Umsetzung der Maßnahme vorgenommene Leistungen nach Nummer 5.5 dieser Richtlinie.

8.4.3 Fördersatz Fachplanung und Baubegleitung

Für förderfähige Kosten der energetischen Fachplanung und Baubegleitung nach Nummer 5.5 beträgt die Förderquote 50%.

8.5 Kredit

Der Förderkredit wird gewährt als Kredit mit Zinsverbilligung aus Bundesmitteln sowie Teilschuldenerlass durch einen Tilgungszuschuss aus
Bundesmitteln in Höhe des jeweiligen Fördersatzes unter Bezugnahme auf den für diesen Fördersatz gewährten Kreditbetrag maximal bis zur
Höchstgrenze der relevanten förderfähigen Kosten („Kreditförderung“). Werden verschiedene Einzelmaßnahmen mit unterschiedlichen
Fördersätzen umgesetzt (z.B. Austausch der Heizung und Maßnahmen an der Gebäudehülle), müssen daher den unterschiedlichen
Fördersätzen die jeweils relevanten Kosten zugeordnet werden. Die maximale Höhe der Förderung ist dabei insgesamt begrenzt durch die
Höchstgrenze der förderfähigen Kosten nach Nummer 8.3.

8.5.1 Kreditbetrag

Ein Kredit kann maximal in Höhe von 100% der jeweiligen Höchstgrenze förderfähiger Kosten gewährt werden; dies betrifft die Höchstgrenze
für Einzelmaßnahmen sowie auch die Höchstgrenze für die Baubegleitung.

8.5.2 Zinssatz

8.5.2.1 Höhe des Zinssatzes

Einzelmaßnahmen in Nichtwohngebäuden: Für Antragsteller nach Nummer 6.1 Buchstabe c orientiert sich der Zinssatz an der
Kapitalmarktentwicklung. Für alle übrigen Antragsteller orientiert sich der Zinssatz an der Kapitalmarktentwicklung sowie zusätzlich an der
Bonität des Antragstellers. Er wird unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers (Bonität) und der
Werthaltigkeit der für den Kredit gestellten Sicherheiten festgelegt.

Einzelmaßnahmen in Wohngebäuden: Der Zinssatz orientiert sich für alle Antragsteller an der Kapitalmarktentwicklung.

8.5.2.2 Verbilligung aus Bundesmitteln; Prolongationsangebot

Beim Kredit wird der Zinssatz für die Dauer der ersten Zinsbindungsfrist festgeschrieben. Die Verbilligung aus Bundesmitteln erfolgt maximal
für die ersten zehn Jahre der Kreditlaufzeit. Bei Krediten mit einer Laufzeit von mehr als zehn Jahren unterbreitet der Durchführer im Fall von
Antragstellern nach Nummer 6.1 Buchstabe c unmittelbar dem Antragsteller, in allen übrigen Fällen dem Kreditinstitut des Antragstellers, ein
Prolongationsangebot ohne Zinsverbilligung aus Mitteln des Bundes.

Bei endfälligen Darlehen wird der Zinssatz für die gesamte Laufzeit festgeschrieben. Die Zinsverbilligung aus Bundesmitteln erfolgt für
maximal zehn Jahre.

8.5.3 Tilgungszuschüsse

Die Kreditförderung erfolgt in Form eines zinsverbilligten Kredites mit Teilschuldenerlass durch einen Tilgungszuschuss. Die Höhe des
Tilgungszuschusses berechnet sich aus der Höhe des jeweiligen Fördersatzes unter Bezugnahme auf den für diesen Fördersatz gewährten
Kreditbetrag. Werden verschiedene Einzelmaßnahmen mit unterschiedlichen Fördersätzen umgesetzt (z.B. Austausch der Heizung und
Maßnahmen an der Gebäudehülle), müssen daher den unterschiedlichen Fördersätzen die jeweils relevanten Kosten zugeordnet werden.
Die maximale Höhe der Förderung ist dabei begrenzt durch die jeweils anwendbare Höchstgrenze der förderfähigen Kosten nach Nummer
8.3.

Die Höhe der Fördersätze entspricht auch bei der Kreditförderung für Einzelmaßnahmen den in den Nummern 8.4.1 bis 8.4.2 genannten
Fördersätzen, und für die Baubegleitung dem in Nummer 8.4.3. genannten Fördersatz.

8.6 Spezielle Fördervoraussetzungen

8.6.1 Anwendungsbereich des Ordnungsrechts

Förderfähig sind die in Nummer 5 genannten Maßnahmen nur bei Gebäuden, die nach Umsetzung aller Maßnahmen unter den

 



Anwendungsbereich des GEG fallen.

8.6.2 Technische Mindestanforderungen

Die Förderung der energetischen Sanierungsmaßnahmen setzt voraus, dass die Anforderungen des geltenden Ordnungsrechts einschließlich
der Anforderungen aus § 22 Absatz 1 BImSchG, insbesondere auch hinsichtlich des Stands der Technik, sowie die in der Anlage zu dieser
Richtlinie festgelegten technischen Mindestanforderungen erfüllt sind.

8.7 Kumulierungsverbot, Kombination mit anderen Förderprogrammen

Eine Kumulierung einer Förderung für dieselbe Maßnahme nach dieser Richtlinie mit anderen Fördermitteln (Kredite oder
Zulagen/Zuschüsse) ist grundsätzlich möglich. Die gleichzeitige Inanspruchnahme einer Förderung nach dieser Richtlinie und einer
Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) oder einer Bundesförderung für Wärmenetze (z.B. Erneuerbare Energien –
Premium, Wärmenetzsysteme 4.0, Bundesförderung für effiziente Wärmenetze) oder den Vorgängerprogrammen (CO2-
Gebäudesanierungsprogramm/EBS-Programme, Marktanreizprogramm (MAP), Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) oder
Heizungsoptimierung (HZO)) oder dem Programm „Zuschuss Brennstoffzelle“ für dieselben förderfähigen Kosten ist nicht möglich. Eine
gleichzeitige Inanspruchnahme mit der Förderung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG, KWKAusVO) ist nach Maßgabe des
KWKG bzw. der KWKAusVO für Anlagen nach Nummer 5.3 Buchstabe e möglich; in diesen Fällen wird im Rahmen einer Beantragung einer
Förderung nach dem KWKG bzw. der KWKAusVO eine Erklärung über die bereits erhaltene investive Förderung abzugeben sein.

Ergibt sich infolge der Kumulierung für die zu fördernde Maßnahme eine Förderquote aus öffentlichen Mitteln von insgesamt mehr als 60%,
hat dies der Fördernehmer dem jeweiligen Durchführer anzuzeigen. Die nach dieser Richtlinie gewährte Förderung ist in diesem Fall so zu
kürzen, dass eine Förderquote von maximal 60% erreicht wird; soweit bereits erhalten, sind darüberhinausgehende Fördersummen durch
den Fördernehmer zurückzuerstatten.

Für dieselbe Maßnahme darf jeweils nur ein Antrag entweder bei der KfW oder dem BAFA gestellt werden; eine doppelte Antragstellung ist
ausgeschlossen. Für ein Gebäude können jedoch zwei oder mehr Anträge gestellt werden für unterschiedliche Einzelmaßnahmen und
gegebenenfalls von unterschiedlichen Antragstellern (Contractor, Eigentümer) solange die in Nummer 8.3 festgelegten Höchstgrenzen
förderfähiger Kosten pro Kalenderjahr eingehalten werden.

Ebenso ist eine Kumulierung mit der steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung ausgeschlossen. Antragsteller müssen
sich verpflichten, für dieselbe Maßnahme keinen Antrag auf steuerliche Förderung zu stellen oder bestätigen, dass kein Antrag auf
steuerliche Förderung gestellt wurde. Bei Durchführung mehrerer unterschiedlicher Maßnahmen kann jedoch eine Förderung nach dieser
Richtlinie für einzelne Maßnahmen mit der steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung für einzelne andere Maßnahmen
kombiniert werden.

9 Verfahren

9.1 Zuständigkeit; Informationen, Merkblätter, Öffentlichkeitsarbeit

Mit der Durchführung dieses Förderprogramms hat das BMWi beauftragt:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29–35
65760 Eschborn;

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Palmengartenstraße 5–9
60325 Frankfurt am Main.

Im Teilprogramm BEG EM liegt die Zuständigkeit für die Durchführung der Zuschussförderung beim BAFA, die Zuständigkeit für die
Durchführung der Kreditförderung bei der KfW; die Kreditförderung der KfW wird erst ab dem 1. Juli 2021 den Fördernehmern angeboten
und auf privatrechtlicher Grundlage abgewickelt.

BAFA und KfW stellen auf ihren Internetseiten unter www.bafa.de und www.kfw.de sowie in geeigneten weiteren Formaten in enger
Abstimmung mit dem BMWi detaillierte Informationen zum Förderprogramm sowie zu ihrer Förderpraxis der Öffentlichkeit bereit,
regelmäßig unter Verwendung des Namens „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ oder der Kurzbezeichnung BEG des
Förderprogramms bzw. BEG EM des Teilprogramms, sowie unter Bezugnahme auf diese Förderrichtlinie. Das BAFA und die KfW erstellen in
enger Abstimmung mit dem BMWi die Antragsverfahren nebst etwaig erforderlichen Bestätigungen bzw. Nachweisen und informieren
darüber auf ihren Internetseiten.

Von KfW und BAFA erstellte Programminformationen, die Gegenstand, Förderkonditionen und Antragsverfahren zu diesem Teilprogramm
für Interessierte leicht verständlich zusammenfassen, müssen in ihren Inhalten mit der vorliegenden Richtlinie übereinstimmen.
Widersprechen sich die Programminformationen und die vorliegende Richtlinie, geht Letztere vor.

BAFA und KfW stimmen eine etwaige Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Förderprogramm, regelmäßig unter Nutzung des Namens
„Bundesförderung für effiziente Gebäude“ oder der Kurzbezeichnung BEG des Förderprogramms bzw. BEG EM des Teilprogramms, eng mit
dem BMWi ab. Sie arbeiten in Abstimmung mit dem BMWi eng mit Evaluatoren, dem Bundesrechnungshof sowie den Prüforganen der
Europäischen Union zusammen.

9.2 Antragstellung, Umsetzung eines iSFP

 



Für die Förderung nach dieser Richtlinie gilt ein zweistufiges Antragsverfahren. Die Antragstellung einschließlich der Einreichung aller
erforderlichen Unterlagen und Nachweise zum Antrag erfolgt gemäß den jeweiligen Antragsverfahren der Durchführer. Der zuständige
Durchführer ist berechtigt, bei Bedarf weitere Unterlagen zu verlangen sowie verpflichtende elektronische Formulare für notwendige
Unterlagen bereitzustellen.

Förderanträge sind vor Vorhabenbeginn zu stellen. Als Vorhabenbeginn gilt grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung
zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags; dies gilt auch bei Nachinvestitionen im Rahmen bestehender Contractingverträge, bei
denen das Vorhaben der Nachinvestition erst mit Abschluss der weiteren Liefer- und Leistungsverträge des Contractors mit Dritten beginnt.
Planungs- und Beratungsleistungen dürfen vor Antragstellung erbracht werden und führen für sich genommen nicht zur Annahme eines
Vorhabenbeginns. Für den Zeitpunkt der Antragstellung ist das Datum des Eingangs des Antrags beim BAFA bzw. bei der KfW maßgeblich.

Dem Antrag sind die geforderten Nachweise beizufügen. Der vollständige Verwendungsnachweis ist, nebst sämtlichen geforderten
Nachweisen und Erklärungen, nach Abschluss der Maßnahme und spätestens vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid oder der Zusage
genannten Vorlagefrist einzureichen. Die Durchführer sind berechtigt, bei Bedarf weitere Unterlagen bzw. Auskünfte zu verlangen und
verpflichtende elektronische Formulare für notwendige Unterlagen bereitzustellen.

Bei gemischt genutzten Gebäuden müssen unter bestimmten Voraussetzungen, die sich aus dem GEG ableiten, die unterschiedlich
genutzten Teile von Gebäuden getrennt als Wohn- oder Nichtwohngebäude behandelt werden. Entsprechend hat die Antragstellung als
Wohn- oder als Nichtwohngebäude auf Basis der gesetzlichen Grundlage (GEG) zu erfolgen.

Alternativ gilt für gemischt genutzte Wohngebäude (Wohnfläche im Gebäude beträgt mehr als 50% der beheizten Gebäudefläche):

Der Nichtwohngebäudeteil darf (für alle Einzelmaßnahmen) dann getrennt behandelt werden, wenn der Flächenanteil mehr als 10%
beträgt.

Spezifische BEG-Einzelmaßnahmen für Nichtwohngebäude sind im Nichtwohngebäudeteil auch unabhängig vom Flächenanteil der
Nichtwohnnutzung förderfähig.

Eine zentrale Heizungsanlage (einschließlich des hydraulischen Abgleichs beziehungsweise bei bestehenden Anlagen deren
Optimierung) sowie eine zentrale Lüftungsanlage ist für das Gesamtgebäude über die BEG EM für Wohngebäude förderfähig. Für die
Ermittlung des Förderhöchstbetrages zählen in diesem Fall die Nichtwohnflächen nicht als Wohneinheiten.

Alternativ gilt für gemischt genutzte Nichtwohngebäude (Gebäude, bei den mindestens 50% der beheizten oder auch gekühlten
Nettogrundfläche zu Nichtwohnzwecken genutzt wird):

Der Wohngebäudeteil darf unabhängig vom Flächenanteil der Wohnnutzung getrennt behandelt werden (bei vollständigen
Wohneinheiten).

Eine zentrale Heizungsanlage (einschließlich des hydraulischen Abgleichs beziehungsweise bei bestehenden Anlagen deren
Optimierung) sowie eine zentrale Lüftungsanlage ist für das Gesamtgebäude über die BEG EM für Nichtwohngebäude förderfähig. Für
die Ermittlung des Förderhöchstbetrages zählen in diesem Fall die zu Wohnzwecken genutzten Flächen ebenfalls zur Nettogrundfläche.

Erfolgt eine Maßnahme im Rahmen der Umsetzung eines im Förderprogramm „Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude“
geförderten iSFP, so ist dies unter Bezugnahme auf den iSFP im Rahmen des Antrags zu kennzeichnen. Bei der Antragstellung ist ein
Energieeffizienz-Experte einzubeziehen. Der Energieeffizienz-Experte prüft im Rahmen der Prüfung des Antrags auch, ob die beantragte
Maßnahme dem iSFP entspricht und sie daher als iSFP-Maßnahme gewertet werden kann; unwesentliche inhaltliche Abweichungen, eine
Übererfüllung der iSFP-Vorgaben oder Änderungen der zeitlichen Reihenfolge sind dabei unschädlich. Liegt eine wesentliche inhaltliche
Abweichung im Sinne einer Untererfüllung der iSFP-Vorgaben vor, kann die Maßnahme nicht als iSFP-Maßnahme gewertet werden. Die
Durchführer sind berechtigt, bei Bedarf weitere Unterlagen bzw. Auskünfte zum iSFP zu verlangen und verpflichtende elektronische
Formulare für notwendige Unterlagen bzw. Erklärungen bereitzustellen.

Ein Verzicht auf die Zusage nach der BEG EM ist über das kreditdurchleitende Finanzierungsinstitut (Kredit) oder direkt beim Durchführer
(Zuschuss) bzw. bei Antragsteller nach Nummer 6.1 Buchstabe c möglich. Frühestens sechs Monate nach Eingang der Verzichtserklärung
beim Durchführer kann in der BEG EM ein neuer Antrag für das gleiche Vorhaben (identisches Investitionsobjekt und identische
Maßnahmen) gestellt werden („Sperrfrist“); dies gilt nicht wenn der Verzicht erklärt wird, um zwischen den Förderarten „Kreditförderung“
und „Zuschussförderung“ zu wechseln – derselbe Antrag kann dann bei dem für die jeweils andere Förderart zuständigen Durchführer sofort
erneut gestellt werden. Für den neuen Antrag gelten die dann aktuellen Förderbedingungen einschließlich der Regelungen zum
Vorhabenbeginn.

9.2.1 Zuschussförderung

Die Antragstellung erfolgt durch den Förderempfänger oder einen Bevollmächtigten gemäß den jeweiligen Antragsverfahren der
Durchführer einschließlich notwendiger Anlagen. Das BAFA ist berechtigt, bei Bedarf weitere Unterlagen zu verlangen und verpflichtende
elektronische Formulare für notwendige Unterlagen bzw. Erklärungen bereitzustellen.

9.2.2 Kreditförderung

Abweichend von Nummer 9.2 Satz 5 gilt als Vorhabenbeginn im Kreditfall der Beginn der Bauarbeiten vor Ort, wenn vor Abschluss eines der
Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags ein dokumentiertes Beratungsgespräch stattfand. In diesem Sinne ist eine
Antragstellung somit auch nach Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags möglich, wenn der
Fördernehmer zum Zeitpunkt der Antragstellung den Nachweis über ein dokumentiertes Beratungsgespräch mit einem Finanzierungspartner
der KfW (entspricht kreditdurchleitendem Finanzierungsinstitut) oder einem Finanzvermittler erbringt. Ein solches dokumentiertes
Beratungsgespräch umfasst Informationen zu Förderbedingungen und -voraussetzungen sowie zur Förderhöhe und zu der Einplanung der

 



Förderung der BEG in das potenzielle Kreditgeschäft auf Basis eines von der KfW bereitgestellten Musterformulars. Das Beratungsgespräch
ist zwingend vor Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags zu führen. Kann der Fördernehmer
den Nachweis über ein entsprechendes Beratungsgespräch vor Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder
Leistungsvertrags nicht vorweisen und wurden entsprechende Lieferungs- und Leistungsverträge schon vor Antragstellung abgeschlossen, so
ist eine Förderung im Rahmen der BEG WG nicht möglich.

Die Kreditförderung nach dieser Richtlinie wird erst ab dem 1. Juli 2021 angeboten, Förderanträge können erst ab diesem Tag gestellt
werden. Antragsteller nach Nummer 6.1 Buchstabe c stellen den Antrag direkt bei der KfW. Alle anderen Antragsteller oder deren
Bevollmächtigte stellen den Antrag über ein Finanzinstitut (Hausbank) ihrer Wahl. Die KfW ist berechtigt, bei Bedarf weitere Unterlagen zu
verlangen und verpflichtende elektronische Formulare für notwendige Unterlagen bzw. Erklärungen bereitzustellen.

9.3 Fachunternehmererklärung/Einbindung eines Energieeffizienz-Experten

Für Anträge auf Förderung von Einzelmaßnahmen nach den Nummern 5.3 und 5.4, für die kein iSFP-Bonus beantragt wird, ist die Erklärung
eines Fachunternehmers für Heizungstechnik über die Einhaltung der technischen Mindestanforderungen, sowie über die mit der
Maßnahme erreichte Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebäudes im Sinne einer Erhöhung der Energieeffizienz und/oder des
Anteils erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch des Gebäudes und die voraussichtlichen Kosten ausreichend
(„Fachunternehmererklärung“). Abweichend hiervon kann die Einhaltung der technischen Mindestanforderungen, die Verbesserung des
energetischen Niveaus des Gebäudes, sowie die voraussichtlichen Kosten für die Einzelmaßnahme bzw. die Einzelmaßnahmen aber auch von
einem Experten der Energieeffizienz-Experten-Liste (www.energie-effizienz-experten.de) bescheinigt werden.

Für Anträge, die auch die Förderung von Einzelmaßnahmen nach den Nummern 5.1, 5.2 oder Nummer 5.5 beinhalten, sowie für Anträge mit
einem iSFP-Bonus, ist für die Beantragung der Förderung ein Experte der Energieeffizienz-Expertenliste der jeweils zutreffenden
Gebäudekategorie (Wohngebäude bzw. Nichtwohngebäude) einzubinden. Nach Abschluss des Vorhabens bestätigt der Energieeffizienz-
Experte die Einhaltung der technischen Mindestanforderungen und die Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebäudes im Sinne
einer Erhöhung der Energieeffizienz und/oder des Anteils erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch des Gebäudes durch die
Einzelmaßnahme. Er bestätigt auch die für die Maßnahmen angefallenen, förderfähigen Kosten. Für Anträge auf Förderung einer
Baubegleitung nach Nummer 5.5 ist der Energieeffizienz-Experte für das Bauvorhaben vorhabenbezogen unabhängig zu beauftragen, es sei
denn das Bauvorhaben betrifft nur eine einzige Einzelmaßnahme (z.B. Fenstertausch). Neben einer Beratung, Planung und Baubegleitung für
das Vorhaben darf der Energieeffizienz-Experte nicht

in einem Inhaber-, Gesellschafts- oder Beschäftigungsverhältnis zu den bauausführenden Unternehmen oder Lieferanten stehen oder

von diesen Unternehmen oder Lieferanten beauftragt werden oder

Lieferungen oder Leistungen vermitteln.

Nicht unter diese Regelung zur vorhabenbezogenen Unabhängigkeit fallen

beim Antragsteller angestellte Energieeffizienz-Experten, dies gilt jedoch nicht für Leistungen nach Nummer 5.5;

angestellte Energieeffizienz-Experten von Bau- oder Handwerksunternehmen (z.B. Fertighausbauer), deren Produkte und Leistungen
nach einer von den Durchführern anerkannten Gütesicherung definiert und überwacht werden. Die Durchführer veröffentlichen auf
ihren Internetseiten eine Liste der anerkannten Gütegemeinschaften.

Bei Sanierungen von Baudenkmalen mit Einzelmaßnahmen nach Nummer 5.1 oder Nummer 5.2 sind ausschließlich die in der
Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes (www.energie-effizienz-experten.de) geführten Sachverständigen der
Kategorie „Effizienzhaus Denkmal sowie Baudenkmale und sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz“ zugelassen sowie bei der
Inanspruchnahme der angepassten Anforderungswerte gemäß den Technischen Mindestanforderungen für Bauteile von Gebäuden mit
Auflagen des Denkmalschutzes im Sinne des § 105 GEG (Wohn- und Nichtwohngebäude) sowie bei sonstiger besonders erhaltenswerter
Bausubstanz bei Wohngebäuden.

9.4 Zusage- und Bewilligungsverfahren

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die
gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die Rückforderung der gewährten Zuwendung finden die §§ 48 bis
49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes, die §§ 23, 44 BHO und die hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften Anwendung,
soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen von den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zugelassen worden sind. Für die
Kreditförderung sowie die von der KfW durchgeführte Zuschussförderung sind die vorgenannten Regelungen durch die KfW anzuwenden
oder sinngemäß vertragsrechtlich umzusetzen. Das Nähere regelt der zwischen Bund und KfW abzuschließende Mandatarvertrag.

Abweichungen von der im Zuwendungsbescheid bzw. in der Zusage bewilligten Maßnahme sind dem BAFA bzw. der KfW unverzüglich
anzuzeigen.

9.4.1 Zuschussförderung

Eine Zuschussförderung wird nur befristet zugesagt. Die Dauer der Befristung beträgt 24 Monate ab Zugang der Zusage des
Zuwendungsbescheids (Bewilligungszeitraum). Die Befristung kann auf begründeten Antrag um maximal 24 Monate verlängert werden, wenn
die Umsetzung der Maßnahme innerhalb der ursprünglichen Frist vom Antragsteller aus Gründen nicht umgesetzt werden konnte, die der
Antragsteller nicht zu vertreten hat.

Die maximale Bewilligungsfrist für Einzelmaßnahmen beträgt damit 48 Monate.

 



9.4.2 Kreditförderung

Für die Kreditgewährung ist die Einreichung eines Nachweises über die voraussichtlichen förderfähigen Kosten sowie über die Einhaltung der
technischen Mindestanforderungen erforderlich.

Ein Kredit wird nur befristet zugesagt. Der Kredit muss innerhalb von 12 Monaten nach Kreditzusage abgerufen werden (Abruffrist). Diese
Frist wird für noch nicht ausgezahlte Kreditbeträge ohne gesonderten Antrag um 24 Monate verlängert.

Für den noch nicht abgerufenen Kreditbetrag wird ab dem dreizehnten Monat nach Kreditzusage eine Bereitstellungsprovision für noch
nicht ausgezahlte Kreditbeträge fällig. Dies gilt nicht für Antragsteller nach Nummer 6.1 Buchstabe c.

Die Abruffrist kann um weitere 12 Monate verlängert werden, wenn der Abruf innerhalb der ursprünglichen Frist vom Antragsteller aus
Gründen nicht erfolgen konnte, die der Antragsteller nicht zu vertreten hat. Die maximale Bewilligungsfrist für Einzelmaßnahmen beträgt
damit 48 Monate.

Der Kredit wird nach Ablauf der Tilgungsfreijahre zurückgezahlt. Während der Zinsbindungsfrist ist eine vorzeitige Rückzahlung des
gesamten ausstehenden Kreditbetrags nur gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung möglich. Die Zahlung einer
Vorfälligkeitsentschädigung entfällt bei einer vollständigen Kreditrückführung nach Nummer 7.1 im Rahmen der Veräußerung eines
geförderten Gebäudes oder einer geförderten Wohneinheit. Teilrückzahlungen sind ausgeschlossen. Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben
hiervon unberührt. Zum Ende der Zinsbindung kann der Kredit ohne Kosten teilweise oder komplett zurückgezahlt werden. Während der
Tilgungsfreijahre und bei der endfälligen Kreditvariante werden lediglich die Zinsen auf die abgerufenen Kreditbeträge gezahlt.

Der Zeitraum, innerhalb dessen die angeforderten (Teil-)Beträge dem festgelegten Verwendungszweck zugeführt werden müssen, beträgt 12
Monate ab Auszahlung des jeweiligen (Teil-)Betrags. Im Fall der Überschreitung dieser Frist hat der Antragsteller einen Zinszuschlag zu
zahlen.

9.5 Auszahlung, Nachweisführung und Umsetzung eines iSFP

Für die Auszahlung des Zuschusses bzw. Verrechnung des Tilgungszuschusses ist die Einreichung eines Nachweises über die sachgerechte
Verwendung der Fördermittel, über die Höhe der förderfähigen Kosten sowie die Einhaltung der technischen Mindestanforderungen und die
Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebäudes im Sinne einer Erhöhung der Energieeffizienz und/oder des Anteils erneuerbarer
Energien am Endenergieverbrauch des Gebäudes durch die Einzelmaßnahme bzw. die Einzelmaßnahmen erforderlich
(„Verwendungsnachweis“ bzw. „Bestätigung nach Durchführung“). Zusätzlich sind die Nachweise gemäß den technischen
Mindestanforderungen zu dieser Richtlinie maßnahmenbezogen vorzuhalten.

Antragsteller nach Nummer 6.1 Buchstabe c haben bei Durchführung eines Gesamtvorhabens in mehreren Bauabschnitten, für die in der
Kreditförderung auch gesonderte Anträge gestellt werden, nach jedem Bauabschnitt einen separaten (Zwischen-)Verwendungsnachweis zu
erstellen. Nach Abschluss des Gesamtbauvorhabens kann der Durchführer zusätzlich die Einreichung eines abschließenden
Verwendungsnachweises verlangen.

Für geförderte Maßnahmen, die auch Einzelmaßnahmen nach den Nummern 5.1, 5.2 oder Nummer 5.5 beinhalten, ist hierfür eine
Bestätigung eines Experten der Energieeffizienz-Experten-Liste (www.energie-effizienz-experten.de) erforderlich, der mit der Bestätigung
Kopien der die förderfähigen Kosten belegenden Rechnungen übersendet und die Höhe der förderfähigen Kosten, die Einhaltung der
technischen Mindestanforderungen und die Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebäudes bestätigt.

Für geförderte Maßnahmen nach den Nummern 5.3 und 5.4 ist für den Nachweis der sachgerechten Verwendung der Fördermittel und der
Höhe der förderfähigen Kosten die Einreichung von Kopien der Rechnungen, und hinsichtlich der Einhaltung der technischen
Mindestanforderungen und der Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebäudes im Sinne einer Erhöhung der Energieeffizienz
und/oder des Anteils erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch des Gebäudes eine Bestätigung des ausführenden Fachunternehmers
(„Fachunternehmererklärung“) ausreichend; alternativ ist auch eine Bestätigung eines Experten der Energieeffizienz-Experten-Liste möglich,
der mit der Bestätigung Kopien der die förderfähigen Kosten belegenden Rechnungen übersendet und die Höhe der förderfähigen Kosten,
die Einhaltung der technischen Mindestanforderungen und die Verbesserung des energetischen Niveaus des Gebäudes bestätigt.

Näheres zu den Anforderungen an den Verwendungsnachweis, insbesondere zur Nachweisführung durch beizufügende Belege, regelt der
nach Nummer 9 zuständige Durchführer; dieser kann bei Bedarf weitere Unterlagen verlangen und verpflichtende elektronische Formulare
für notwendige Unterlagen bzw. Erklärungen bereitstellen.

9.5.1 Zuschussförderung

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach positivem Abschluss der Prüfung des Verwendungsnachweises. Der Verwendungsnachweis
einschließlich aller erforderlichen Unterlagen ist spätestens sechs Monaten nach Ablauf des Bewilligungszeitraums mittels der dafür
vorgesehenen Formulare einschließlich aller erforderlichen Unterlagen einzureichen.

Die maximale Bewilligungsfrist für Einzelmaßnahmen beträgt 48 Monate. Wird der Verwendungsnachweis erst mehr als sechs Monate nach
Ablauf der Bewilligungsfrist eingereicht, verliert der Antragsteller seinen Anspruch auf die Auszahlung des Investitionszuschusses.

9.5.2 Kreditförderung

Die Verrechnung des Tilgungszuschusses erfolgt nach positivem Abschluss der Prüfung des Verwendungsnachweises zum nächsten der in
der Finanzierungszusage festgelegten Verrechnungszeitpunkte. Weitere Voraussetzung für die Verrechnung des Tilgungszuschusses ist, dass
das Darlehen zum Zeitpunkt der Gutschrift (Verrechnungszeitpunkt) nicht gekündigt ist. Die KfW legt in der Finanzierungszusage die
möglichen Verrechnungszeitpunkte für einen Tilgungszuschuss mit Abständen von maximal zwei Jahren fest. Die Gutschrift des

 



Tilgungszuschusses kann vorgezogen werden, sofern das Darlehen bankseitig aus wichtigem Grund gekündigt oder wegen einer
Insolvenzeröffnung fällig gestellt wird.

Der Tilgungszuschuss wird hinsichtlich des zugesagten Kredits auf die nach dem Tilgungsplan zuletzt fälligen Raten angerechnet. Sofern zum
Zeitpunkt der Gutschrift die Kreditvaluta geringer ist als die Höhe des Gutschriftbetrags, erfolgt die Gutschrift des Tilgungszuschusses nur in
Höhe der aktuellen Kreditvaluta. Eine Barauszahlung oder Überweisung des Tilgungszuschusses ist nicht möglich.

Der Verwendungsnachweis einschließlich aller erforderlichen Unterlagen ist innerhalb von 18 Monaten nach Vollabruf des Kredits,
spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Abrufzeitraums, gegenüber dem Kreditinstitut (Hausbank) einzureichen.
Antragsteller nach Nummer 6.1 Buchstabe c reichen den Verwendungsnachweis direkt bei der KfW ein. Wird der Verwendungsnachweis
später als sechs Monate nach Ablauf der Bewilligungsfrist eingereicht, verliert der Antragsteller grundsätzlich seinen Anspruch auf die
Gewährung eines Tilgungszuschusses. Zudem führt dies grundsätzlich zur Kündigung des Darlehens.

9.6 Subventionserheblichkeit

Die nach dieser Richtlinie gewährte Förderung an Unternehmen sind Subventionen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuchs. Im
Antragsverfahren wird der Antragsteller daher bereits vor der Antragstellung vom Durchführer auf die Strafbarkeit des Subventionsbetrugs
und auf seine Mitteilungspflichten nach § 3 des Subventionsgesetzes hingewiesen, sowie vom Durchführer entsprechend
Verwaltungsvorschrift Nummer 3.4.6 zu § 44 BHO, nach der im konkreten Fall subventionserhebliche Tatsachen in Form einer
abschließenden Positivliste zu benennen sind, auf die im konkreten Fall subventionserheblichen Tatsachen hingewiesen.

9.7 Auskunfts- und Prüfungsrechte, Monitoring; Öffentlichkeitsarbeit

Den Beauftragten des BMWi, dem Bundesrechnungshof und den Prüforganen der Europäischen Union sind auf Verlangen erforderliche
Auskünfte zu erteilen und Einsicht in Bücher und Unterlagen sowie Prüfungen zu gestatten. Der Bundesrechnungshof ist gemäß den §§ 91,
100 BHO zur Prüfung berechtigt.

Der Antragsteller muss sich im Antrag auf Förderung damit einverstanden erklären, dass

sämtliche mit dem Antrag oder im weiteren Verfahren eingereichten Unterlagen BAFA, KfW und dem BMWi insbesondere auch zur
Weitergabe an den Bundestag oder zu Veröffentlichungszwecken zur Verfügung stehen;

folgende Unterlagen bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Kreditzusage bzw. Bekanntgabe der Zuschusszusage/des
Zuwendungsbescheids aufbewahrt und dem Durchführer innerhalb dieses Zeitraums auf Verlangen vorgelegt werden (auch nach
gegebenenfalls vollständiger Tilgung des Förderkredits):

Unterlagen zur Dokumentation der vom Energieeffizienz-Experten erbrachten Leistungen (Planung und Baubegleitung)
einschließlich eventueller Unterlagen zur Dokumentation einer optionalen akustischen Fachplanung;

sämtliche Nachweise, die in den technischen Mindestanforderungen zu dieser Richtlinie für die jeweiligen geförderten Maßnahmen
gelistet sind;

bei der Sanierung von Baudenkmalen oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz: die für die baulichen
Sanierungsmaßnahmen erforderlichen Abstimmungsnachweise und die Genehmigung der Denkmalschutzbehörde oder einer
sonstigen zuständigen Behörde, z.B. Bauamt.

dem Durchführer oder andere Beauftragte des Bundes innerhalb der Mindestnutzungsdauer von zehn Jahren der geförderten
Maßnahme auf Anforderung ein Betretungsrecht für eine Vor-Ort-Kontrolle des geförderten Objekts gewährt wird, bzw. zur
Qualitätssicherung die geförderten Maßnahmen im Rahmen einer Unterlagen- bzw. Vor-Ort-Kontrolle auf Grundlage eines qualifizierten
Stichprobenkonzepts überprüft werden dürfen;

er auf Nachfrage, insbesondere im Rahmen einer Evaluierung unter Beachtung datenschutzrechtlicher Regelungen, innerhalb der
Mindestnutzungsdauer von zehn Jahren der geförderten Maßnahme weitergehende Auskünfte gibt und die Bereitschaft zur freiwilligen
Nennung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit erfragt werden darf; sowie

die Daten seines Förderfalls, insbesondere Gegenstand, Ort und Höhe der erhaltenen Förderung, anonymisiert zu Zwecken der
Evaluierung, der parlamentarischen Berichterstattung und der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden können;

für die Förderung auf Grundlage von § 44 BHO in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Nummer 9.1 und 9.2 zu § 44 BHO bzw. der
sinngemäßen Anwendung dieser Vorschriften Daten zu einzelnen Fördermaßnahmen in einem zentralen System des Bundes erfasst
werden (Zuwendungsdatenbank);

alle im Zusammenhang mit der Förderung bekannt gewordenen Daten und Nachweise von BAFA bzw. KfW und dem BMWi oder einer
von diesen beauftragten Stelle auf Datenträger gespeichert werden können. Darüber hinaus dürfen sie von ihnen oder in ihrem Auftrag
für Zwecke der Statistik, der Evaluierung und der Erfolgskontrolle für die Wirksamkeit des Förderprogramms sowie in anonymisierter
Form für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit verwendet und ausgewertet werden; die Erklärung beinhaltet ferner das Einverständnis mit
der Veröffentlichung der Auswertungsergebnisse und deren Weiterleitung an den Deutschen Bundestag und an Einrichtungen des
Bundes und der Europäischen Union;

das BMWi den Mitgliedern des Deutschen Bundestages im Einzelfall Informationen zur Förderung bekannt gibt.

Zur Qualitätssicherung werden die im Rahmen der Förderung errichteten Anlagen im Rahmen einer Unterlagen- bzw. Vor-Ort-Prüfung auf
Grundlage eines qualifizierten Stichprobenkonzepts überprüft.

10 Geltungsdauer

Die Richtlinie wird im Bundesanzeiger veröffentlicht; sie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft und endet mit Ablauf des 31. Dezember
2030. Die Richtlinie vom 20. Mai 2021 tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft und ersetzt die Richtlinie für die Bundesförderung für
effiziente Gebäude-Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 17. Dezember 2020 (BAnz AT 30.12.2020 B2).

 



Mit Inkrafttreten ersetzt sie ab dem 1. Januar 2021 die Richtlinie über die Förderung der Heizungsoptimierung durch hocheffiziente Pumpen
und hydraulischen Abgleich vom 13. Juli 2016 (BAnz AT 29.07.2016 B1).

Ab dem 1. Juli 2021 ersetzt sie – gemeinsam mit den Richtlinien für die Teilprogramme BEG WG und BEG NWG – die Richtlinie über den
Einsatz von Bundesmitteln für die Bereitstellung zinsverbilligter Kredite, zur Gewährung von Tilgungszuschüssen und für die Bereitstellung
von Zuschüssen im Rahmen der Programme für Energieeffizientes Bauen und Sanieren von Wohn- und Nichtwohngebäuden („EBS“) vom 20.
Juli 2016.

Für Förderanträge, die vor Inkrafttreten dieser Richtlinie gestellt wurden, gilt die letzte Fassung der ersetzten Richtlinie, auch wenn die
Entscheidung über den Antrag erst nach Inkrafttreten dieser Richtlinie erfolgt.
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Förderart: Zuschuss

Förderbereich: Umwelt- & Naturschutz

Fördergebiet: bundesweit

Förderberechtigte: Unternehmen

Fördergeber:

Ansprechpunkt:

Projektträger Elektromobilität

Steinplatz 1

10623 Berlin

Tel: 030 310078235

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)
(https://www.foerderdatenbank.de/ FDB/Content/DE/Foerdergeber/B/bmu-
bundesministerium_fuer_umwelt_naturschutz_bau_und_reaktorsicherheit.html )

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (https://www.foerderdatenbank.de
/FDB/Content/DE/Kontakt/V/vdi-vde-innovation-technik-gmbh-elmo.html )

elmo@vdivde-it.de

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (https://www.foerderdatenbank.de
/https://www.vdivde-it.de/)
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Richtlinie

Richtlinien zur Förderung der Anschaffung von Elektrobussen im öffentlichen Personennahverkehr

1. Förderziel und Zuwendungszweck

Vor dem Hintergrund des Klimaschutzabkommens von Paris hat sich die Bundesregierung im
Klimaschutzplan 2050 das Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen des Verkehrs bis 2030 um 40 bis 42%
gegenüber 1990 zu reduzieren. Dazu kann der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) einen wichtigen
Beitrag leisten, indem durch attraktive Angebote Fahrten im motorisierten Individualverkehr vermieden
werden. Gleichzeitig müssen aber auch die Treibhausgasemissionen bei den ÖPNV-Fahrten selbst weiter
verringert werden, um das Ziel eines klimaneutralen Verkehrs langfristig erreichen zu können. Derzeit trägt
der ÖPNV in Deutschland mit insgesamt rund 4 Mio. (Millionen) t CO2 (Kohlenstoffdioxid) -Äq. zu den
Treibhausgasemissionen bei. Etwa zwei Drittel davon stammen von Dieselbussen. Maßnahmen zur
Umstellung der Busotte auf alternative Antriebe haben daher eine große Bedeutung für eine Reduzierung
der Treibhausgasemissionen des ÖPNV. Die direkte Nutzung von Strom für den Antrieb stellt dabei auch bei
den Bussen den efzientesten Weg dar.

Derzeit gibt es in Deutschland ca. 36.000 ÖPNV-Busse im Linienbetrieb, die weit überwiegend mit
Dieselantrieben ausgerüstet sind. Würden die Dieselbusse durch Elektrobusse ersetzt, wäre – bei Nutzung
von Strom aus erneuerbarem Energiequellen – eine nahezu vollständige Reduzierung der diesbezüglichen
Treibhausgasemissionen möglich. Derzeit werden von den Verkehrsunternehmen aufgrund der hohen Kosten
aber höchstens einzelne Fahrzeuge überwiegend zu Test- und Demonstrationszwecken angeschafft. Die
nationalen und europäischen Klima- und Umweltschutzziele sind damit allerdings nicht zu erfüllen. Vielmehr
ist es erforderlich, ganze Busotten oder zumindest einzelne Buslinien mit emissionsarmen bzw.
emissionsfreien Fahrzeugen zu betreiben. Aufgrund der bisher mangelnden Wirtschaftlichkeit von
Elektrobussen ist dies ohne eine Unterstützung der Verkehrsunternehmen nicht zu erreichen.

Daher fördert das Bundesumweltministerium nach Maßgabe dieser Richtlinien und nach den Allgemeinen
Verwaltungsvorschriften zu §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) Verkehrsbetriebe, die Plug-In-
Hybridbusse mit externer Nachlademöglichkeit oder rein elektrische Batteriebusse beschaffen und im
Linienbetrieb einsetzen durch Investitionszuschüsse. Es leistet damit einen Beitrag zur Umsetzung des
Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 und des Klimaschutzplans 2050 im Hinblick auf die dort verankerten
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Maßnahmen zur Förderung alternativer Antriebe im ÖPNV und der Elektromobilität. Durch die Gestaltung
der Richtlinien wird dabei dafür Sorge getragen, dass nur solche Fahrzeuge gefördert werden, die
anspruchsvolle Bedingungen hinsichtlich der Efzienz sowie (bei PlugIn-Hybridbussen) der Abgas- und
Lärmemissionen erfüllen.

Unmittelbares Ziel des Förderprogramms ist es, die Markteinführung von Elektrobussen in Deutschland zu
unterstützen. Die geförderten Vorhaben werden als Leuchtturmprojekte aber auch allgemein das Interesse
an der Technologie steigern, so dass das Förderprogramm damit indirekt zu deren weiterer Verbreitung
beiträgt. Konkret angestrebt wird eine Förderung von mindestens 100 bis 150 Elektrobussen. Dies allein wird
zu einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen von bis zu ca. 10.000 t CO2 (Kohlenstoffdioxid) -Äq. jährlich
führen. Da die Förderung perspektivisch zu einer Umstellung der Linienbusotte insgesamt führen soll, ist
das Reduktionspotenzial in diesem Bereich mit 2,5 Mio. (Millionen) t CO2 (Kohlenstoffdioxid) -Äq. jährlich
aber noch weitaus größer.

Das Förderprogramm trägt damit nicht unerheblich zur Senkung der Treibhausgasemissionen und zur
Ressourcenschonung bei. Gleichzeitig werden weitere maßgebliche Umwelteffekte im Bereich der
Luftreinhaltung und des Lärmschutzes erreicht. Idealerweise kann so ein wichtiger Beitrag zur Einhaltung
der Luftqualitätsgrenzwerte und zu Verbesserungen im Hinblick auf die Vorgaben der EU (Europäische
Union) -Umgebungslärmrichtlinie in den Städten geleistet werden. Um mit dem Förderprogramm auch
diesbezüglich einen größtmöglichen Effekt zu erzielen, soll die Förderung möglichst die Umstellung ganzer
Flotten oder zumindest vollständiger Buslinien unterstützen und auf Gebiete mit einer Überschreitung der
Grenzwerte für Luftschadstoffe bzw. mit einer hohen Lärmbelastung konzentriert werden.

Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde
aufgrund ihres pichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB (Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit) ) fördert die Beschaffung (Kauf oder Leasing) von
Linienbussen mit diesel-elektrischem- und batterie-elektrischem Antrieb durch Verkehrsbetriebe zum
Zwecke der Personenbeförderung im ÖPNV. Gefördert werden folgende Gegenstände:

2.1 Diesel-elektrische Hybridbusse mit externer Auadung (Plug-In-Hybridbusse),

2.2 Batterie-elektrische Busse (Batteriebusse) die ohne zusätzliche Energieerzeugung im Fahrzeug
rein elektrisch betrieben werden,

2.3 Ladeinfrastruktur (nur im Zusammenhang mit der Anschaffung von Bussen nach Ziff. 2.1 und 2.2).
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Die Förderung erfolgt als Investitionszuschuss. Dieser berechnet sich auf Grundlage der
Investitionsmehrkosten bzw. -ausgaben, die zur Erreichung der Umweltziele dieses Fördervorhabens
erforderlich sind. Allgemeine Anforderungen an die zu fördernden Technologien sind in Nummer 4 geregelt.
Die Höhe der Förderung ist in Nummer 5 dieser Bekanntmachung geregelt.

3. Zuwendungsempfänger

a) Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft oder der öffentlichen Hand, deren
Aufgabe in der Dienstleistung besteht, Personen im ÖPNV zu transportieren (Verkehrsbetriebe).
Förderanträge kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU (kleine und mittlere Unternehmen) ) werden
ausdrücklich begrüßt. Die gültige KMU (kleine und mittlere Unternehmen) -Denition der EU (Europäische
Union) ist einsehbar unter dem folgenden Link:

b) Nicht antragsberechtigt sind

• Hersteller von den nach dieser Richtlinie förderfähigen Fahrzeugen oder deren Komponenten, sowie
Unternehmen, deren Zweck der Vertrieb der Fahrzeuge ist;

• der Bund, die Bundesländer sowie deren Einrichtungen, sofern sie nicht unter Buchstabe a fallen.

Antragstellern, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist, wird keine
Förderung gewährt. Dasselbe gilt für Antragsteller und, sofern der Antragsteller eine juristische Person ist,
für den Inhaber der juristischen Person, die eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 der
Zivilprozessordnung oder § 284 der Abgabenordnung abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpichtet
sind.

4. Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

Die zuwendungsrechtlichen Bewilligungsvoraussetzungen sind in VV Nr. 1 zu § 44 BHO geregelt.

Zusätzlich gelten folgende Voraussetzungen:

a) Förderfähig ist gemäß Nummer 2 die Anschaffung von Plug-In-Hybrid- und/oder batterie-
elektrischen Fahrzeugen, sofern

• es sich um Neufahrzeuge handelt,

• mehr als fünf Fahrzeuge beschafft werden,

• sie im ÖPNV eingesetzt werden,

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=DE (https://eur-le…
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• die Nutzung erneuerbarer Energiequellen sichergestellt wird sowie

• die Lieferzusage eines Herstellers vorgelegt wird und

• Antragsteller den Förderbedarf anhand einer nachvollziehbaren Wirtschaftlichkeitsrechnung über die
Gesamtnutzungsdauer der Fahrzeuge (TCO-Berechnung) nachweisen.

b) Die Fahrzeuge gemäß 2.1 (Plug-In-Hybridbusse) müssen darüber hinaus folgende Mindeststandards
erfüllen, deren Nachweis anhand einer Herstellerbescheinigung im Antrag zu erfolgen hat:

• Die CO2 (Kohlenstoffdioxid) -Emissionen werden um mindestens 35% gegenüber einem vergleichbaren
Linienbus ohne Hybridtechnologie reduziert.

• Der Dieselmotor erfüllt die Euro VI-Norm. Zudem sind die Fahrzeuge mit einem geschlossenen
Partikelltersystem auszustatten.

• Die Lärmemissionen betragen maximal 73 dB(A) bei einer Motorleistung ≤ 150 kW (Kilowatt) bzw. 76
dB(A) bei einer Motorleistung > 150 kW (Kilowatt) (Typprüfwerte).

Anträge, die die Umstellung ganzer Flotten oder zumindest ganzer Buslinien in Gebieten mit einer
Überschreitung der zulässigen Grenzwerte für Luftschadstoffe oder in Gebieten mit erhöhter
Verkehrslärmbelastung zum Gegenstand haben und mit denen ein signikanter Beitrag zur Verbesserung der
Luftqualität bzw. zur Verringerung der Lärmbelastung geleistet wird, werden bevorzugt berücksichtigt.

Darüber hinaus werden Anträge für Vorhaben, in deren Rahmen Fahrzeuge mit einem efzienten,
umweltfreundlichen Betrieb der Nebenaggregate (z. B. Klimatechnik, Fahrgastraumheizung etc.) beschafft
werden sollen, ebenfalls bevorzugt berücksichtigt.

Antragsteller haben zu prüfen, ob das beabsichtigte Vorhaben spezische europäische Komponenten
aufweist und damit eine ausschließliche EU (Europäische Union) -Förderung möglich ist. Weiterhin ist zu
prüfen, inwieweit im Umfeld des national beabsichtigten Vorhabens ergänzend ein Förderantrag bei der EU
(Europäische Union) gestellt werden kann. Das Ergebnis der Prüfungen ist im Förderantrag kurz darzustellen.

Soweit zwei oder mehr Partner beabsichtigen, ein Projekt gemeinsam durchzuführen („Verbundprojekt“),
haben sie ihre Zusammenarbeit in einer Kooperationsvereinbarung zu regeln. Vor der Förderentscheidung
muss eine grundsätzliche Übereinkunft über bestimmte vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) ) vorgegebene Kriterien nachgewiesen werden.
Einzelheiten können dem BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) -Merkblatt – Vordruck 0110
– 10.08 (Formularschrank des BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) :

) entnommen werden.
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmbf#…
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Vorhaben, für die eine Förderung beantragt wird, dürfen vor der Bewilligung noch nicht begonnen worden
sein.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

Die Förderung erfolgt als Projektförderung im Wege einer Anteilnanzierung. Die Zuwendung wird als nicht
rückzahlbarer Investitionszuschuss gewährt und bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Die Zuwendung ist eine Beihilfe im Sinne von Artikel 107 (1) AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der
Europäischen Union) . Beihilferechtliche Grundlage ist die Entscheidung der EU (Europäische Union)
-Kommission auf der Grundlage der Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020
(UEBL). Für die Durchführung dieser Richtlinie ist die Entscheidung der Europäischen Kommission vom 26.
Februar 2018 maßgeblich.

Gewährte Zuwendungen werden nach Nr. 3.2.7 UEBL veröffentlicht und können im Einzelfall nach Nr. 6
UEBL geprüft werden.

Sofern die Zuwendung an ein Unternehmen 15 Mio. (Millionen) Euro übersteigt, wird nach Nr. 2 (20) lit. a)
UEBL eine Einzelnotizierung der Beihilfemaßnahme notwendig.

Keine Förderung wird gewährt zu Gunsten

• von Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und
Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten,

• von Unternehmen, die aufgrund einer früheren Kommissionsentscheidung zur Feststellung der
Unzulässigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Binnenmarkt im Sinne von Nr. 1.1 Absatz 17
UEBL unterliegen.

5.1 Beihilfefähige Kosten bzw. Ausgaben

Unter den beihilfefähigen Kosten/Ausgaben sind die Mehrkosten/Mehrausgaben im Vergleich zu einem
Einsatz konventioneller Dieselbusse zu verstehen, die zur Erreichung der Umweltziele dieses
Fördervorhabens erforderlich sind. Dies sind:

• die Mehrkosten/Mehrausgaben für die Anschaffung von Plug-In-Hybridbussen gemäß 2.1 oder
Batteriebussen gemäß 2.2 im Vergleich zu einem Dieselbus nach Euro VI-Norm mit vergleichbarer
Ausstattung, Ersetzbarkeit und Größe,

• Kosten/Ausgaben für Batteriegarantie oder Batterieleasing anteilig bezogen auf die Projektlaufzeit,
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• Investitionen für notwendige Fahrer- und Werkstattschulungen, wobei maximal 300 Euro
Fahrerschulungskosten bzw. -ausgaben pro Person und maximal 1.500 Euro Werkstattschulungskosten
bzw. -ausgaben pro Person gefördert werden,

• Personalkosten/Personalausgaben für zusätzlichen Aufwand bei der Integration der Fahrzeuge in den
Linienbetrieb (keine Personalkosten für Schulungen) sowie für zusätzlichen Aufwand im Zuge einer
programmatischen Begleitforschung,

• anteilige Abschreibung im Projektzeitraum gemäß Absetzung für Abnutzungen (AfA) für in Bezug auf den
elektrischen Antrieb spezische Anlagen und Geräte, z. B. Dacharbeitsbühnen, Diagnosegeräte und
Spezialwerkzeug,

• die notwendige Ladeinfrastruktur, wobei Netzanschlusskosten bzw. -ausgaben nicht förderfähig sind,

• Maßnahmen zur Ergebnisverbreitung des Projekts.

Die Antragsteller sind verpichtet, diesbezüglich Auskünfte im Antrag zu erteilen.

5.2 Beihilfeintensität

Die zulässige Beihilfeintensität beträgt für die Fördergegenstände nach Nr. 2.1 und Nr. 2.3 maximal 40 % der
beihilfefähigen Investitionsmehrkosten bzw. -ausgaben.

Für den Fördergegenstand nach Nr. 2.2 beträgt die zulässige Beihilfeintensität maximal 80 % der
beihilfefähigen Investitionsmehrkosten bzw. -ausgaben. 

5.3 Kumulierung und Länderöffnungsklausel

Für eine Kumulierung mit anderen Förderungen sind die Bestimmungen der Leitlinien für staatliche
Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014 - 2020 in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

Eine Kumulierung mit Förderungen anderer Programme (z. B. von Bundesländern) ist zulässig, sofern die
Summe der Zuwendungen für die gleichen beihilfefähigen Kosten/Ausgaben die in dieser Richtlinie
ausgewiesene maximal zulässige Beihilfeintensität nicht übersteigt. Eine Kumulierung mit anderen
Förderprogrammen des Bundes ist ausgeschlossen. Doppelförderungen sind ausgeschlossen.

Die Bundesländer können durch eigene Landesprogramme zur Förderung von Elektrobussen die Förderung
des Bundes ergänzen, soweit sie die Rahmenvorgaben dieser Richtlinie beachten. Dafür können die
Bundesländer eigene Mittel maximal in Höhe des dieser Richtlinie zugrunde liegenden Gesamtförderbetrags
des Bundes vorsehen. Zur Wahrung des v. g. Höchstbetrages teilen die Länder, die von der
Länderöffnungsklausel Gebrauch machen wollen, dem Bund jeweils zu Jahresbeginn ihre für das Jahr
veranschlagten Haushaltsansätze mit.
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5.4 Transparenz

Diese Förderrichtlinien sowie die gewährten Beihilfen werden nach Nr. 3.2.7 der Mitteilung der Kommission,
Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020 (2014/C 200/01) auf der
Internetseite der EU (Europäische Union) -Kommission

veröffentlicht.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Bestandteil eines Zuwendungsbescheides auf Kostenbasis werden die Allgemeinen Nebenbestimmungen für
Zuwendungen zur Projektförderung auf Kostenbasis, Anlage 4 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 BHO (ANBest-
P-Kosten).

Bestandteil eines Zuwendungsbescheides auf Ausgabenbasis werden die Allgemeinen und besonderen
Nebenbestimmungen für Zuwendungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit zur Projektförderung für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf Ausgabenbasis
(A/BNBest-P/BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit) ).

7. Verfahren

7.1 Einschaltung eines Projektträgers und Anforderung von Unterlagen

Für die Betreuung der Fördermaßnahme hat das BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit) als Projektträger die VDI/VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e.V.) Innovation + Technik GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) beauftragt.

Richtlinien, Merkblätter, Hinweise und Nebenbestimmungen können abgerufen werden unter der
Internetadresse:

7.2 Zweistuges Förderverfahren

Das Förderverfahren ist zweistug, bestehend aus Projektskizze und – nach Aufforderung – förmlichem
Förderantrag.

Über die Gewährung von Zuwendungen entscheidet das BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit) nach Prüfung der Förderanträge und Vorschlag durch den Projektträger.

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ (https://webgate.ec.europa.eu/competition/tr…

https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare&formularschrank=bmu&…
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7.2.1 Vorlage und Auswahl von Projektskizzen

In der ersten Verfahrensstufe sind dem BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit) bis spätestens 30. April des Jahres, in dem mit der geförderten Maßnahme begonnen
werden soll, zunächst Projektskizzen in schriftlicher und elektronischer Form – möglichst unter Nutzung von
„easy“ – vorzulegen. Interessenten werden gebeten, ihre Projektskizzen auf Basis dieser Förderrichtlinien
beim Projektträger des BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit) unter
folgender Anschrift einzureichen:

VDI/VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) Innovation + Technik GmbH
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Steinplatz 1
10623 Berlin

Für Anfragen und die Zusendung aller Projektskizzen steht Ihnen folgender Ansprechpartner zur Verfügung:

Frau Annette Randhahn

Telefon: 030 / 310078-235

E-Mail: 

Bei Verbundprojekten ist die Projektskizze von dem vorgesehenen Verbundkoordinator vorzulegen.

Die Vorlagefrist gilt nicht als Ausschlussfrist. Verspätet eingehende Projektskizzen können aber
möglicherweise nicht mehr berücksichtigt werden. Verspätet eingehende Projektskizzen von KMU (kleine
und mittlere Unternehmen) werden anderen verspätet eingehenden Skizzen vorgezogen.

Den Projektskizzen ist eine Darstellung mit folgender Gliederung beizufügen:

• Darstellung des Projekts (insbesondere mit vertiefender Erläuterung der Umweltentlastung durch
Quantizierung der Treibhausgasminderung sowie der Reduzierung von Schadstoff- und
Lärmemissionen),

• Ressourcenplanung des oder der Interessenten (Gesamtkosten/Gesamtausgaben, Förderbedarf, Fremd-
und Eigenmittel),

• Begründung des Förderbedarfs anhand einer nachvollziehbaren Wirtschaftlichkeitsrechnung über die
Gesamtnutzungsdauer der Fahrzeuge (TCO-Berechnung),

• der beabsichtigte Fahrzeugeinsatz,

elmo@vdivde-it.de
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• Projektorganisation und Zeitplan,

• projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit,

• kurze Selbstdarstellung der Interessenten,

• Öffentlichkeitsarbeit (Informations- und Kommunikationskonzept).

Die eingegangenen Projektskizzen werden nach folgenden Kriterien bewertet:

• Darstellung des Gesamtkonzeptes (insbesondere der prognostizierten Umweltentlastung),

• Gesamtreduktion der Treibhausgasemissionen und Verhältnis zwischen der Höhe der vermiedenen
Treibhausgasemissionen und dem Förderbedarf,

• Beitrag zur Einhaltung der Luftqualitätsgrenzwerte und zu Verbesserungen im Hinblick auf die Vorgaben
der EU (Europäische Union) -Umgebungslärmrichtlinie,

• Vorbildwirkung, Übertragbarkeit der Ergebnisse und Sichtbarkeit durch Öffentlichkeitsarbeit,

• bei Verbundvorhaben zudem: Konstellation des Verbundes sowie mögliche Synergieeffekte zwischen den
Partnern.

Auf der Grundlage der Bewertung und nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel werden die besten
für eine Förderung geeigneten Projektskizzen ausgewählt. Das Auswahlergebnis wird allen Interessenten
schriftlich mitgeteilt.

Aus der Vorlage einer Projektskizze kann kein Rechtsanspruch auf eine Förderung abgeleitet werden.

Der Antragsteller hat keinen Rechtsanspruch auf Rückgabe einer eingereichten Projektskizze.

7.2.2 Vorlage förmlicher Förderanträge und Entscheidungsverfahren

In der zweiten Verfahrensstufe werden die Einreicher der ausgewählten Projektskizzen aufgefordert, einen
förmlichen Förderantrag unter Nutzung von „easy-online“ vorzulegen (

). Nach
abschließender zuwendungsrechtlicher Prüfung erfolgt die Entscheidung über die Gewährung der
Zuwendung.

Über die Gewährung einer Zuwendung wird in der Reihenfolge der Prüfung entschieden.

Aus der Vorlage eines Förderantrags kann kein Rechtsanspruch auf eine Förderung abgeleitet werden.

https://foerderportal.bund.de/easyonline/ (https://foerderportal.bund.de/easyonline)
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7.3 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung
der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung
der gewährten Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), die §§ 23, 44 der
Bundeshaushaltsordnung (BHO) und die hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV),
soweit nicht in diesen Förderrichtlinien Abweichungen von den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften
zugelassen worden sind. Der Bundesrechnungshof ist gemäß §§ 91, 100 BHO zur Prüfung berechtigt.

Zuwendungsempfänger sind verpichtet, sich an der programmatischen Begleitforschung aktiv zu beteiligen
und während der Projektlaufzeit Daten von Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur gemäß des Minimaldatensets
Bus zu liefern. Das Minimaldatenset Bus ist einsehbar unter

.

Den Beauftragten des BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit) sind
auf Verlangen erforderliche Auskünfte zu erteilen und ist Einsicht in das Projekt betreffende Bücher und
Unterlagen sowie Prüfungen zu gestatten. Der Antragsteller muss sich im Antrag auf eine Zuwendung damit
einverstanden erklären, dass das BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit) im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit den Namen des geförderten Unternehmens sowie
Höhe und Zweck des Zuschusses bekannt gibt. Zudem muss sich der Antragsteller im Antrag damit
einverstanden erklären, dass das BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit) bzw. der Projektträger nach Anmeldung eine ggf. auch wiederkehrende Überprüfung der
Einhaltung der Emissionsanforderungen nach Nummer 5 durchführt oder durchführen lässt. Bei Nachweis
der Nichteinhaltung der Fördervoraussetzungen können der Zuwendungsbescheid aufgehoben und die
Fördermittel zurückgefordert werden.

Für die geförderten Gegenstände besteht eine Zweckbindungsfrist über fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der
Inbetriebnahme. Innerhalb dieses Zeitraumes dürfen sie nicht stillgelegt werden. Eine Veräußerung in
diesem Zeitraum ist nur dann möglich, wenn gegenüber dem Fördergeber der zweckentsprechende
Weiterbetrieb der Gegenstände nachgewiesen wird.

Die Angaben zur Antragsberechtigung und zum Verwendungszweck sind subventionserheblich im Sinne des
§ 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes.

8. Geltungsdauer

Diese Förderrichtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. Sie gilt bis zum
31.12.2021.

Berlin, den 5. März 2018

www.erneuerbar-mobil.de (https://www.erneuerbar-mobil.de/)
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Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

Im Auftrag
Sahler
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Förderart: Zuschuss

Förderbereich: Energieefzienz & Erneuerbare Energien, Forschung & Innovation
(themenspezisch), Infrastruktur, Smart Cities & Regionen, Digitalisierung

Fördergebiet: bundesweit

Förderberechtigte: Unternehmen, Forschungseinrichtung, Hochschule, Kommune,
Öffentliche Einrichtung, Verband/Vereinigung

Fördergeber:

Ansprechpunkt:

Fachbereich ERG5
Forschungszentrum Jülich GmbH

10969 Berlin

Tel: 030 201993500

Weiterführende Links:

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
(https://www.foerderdatenbank.de/ FDB/Content/DE/Foerdergeber
/B/bmvi-
bundesministerium_fuer_verkehr_und_digitale_infrastruktur.html )

Projektträger Jülich (PtJ) (https://www.foerderdatenbank.de
/FDB/Content/DE/Kontakt/_Uebergeordnet/P/ptj.html )

ptj-esn6-emob@fz-juelich.de

Projektträger Jülich (PtJ) (https://www.foerderdatenbank.de/https:
//www.ptj.de/)

Elektromobilität (https://www.foerderdatenbank.de/https:
//www.ptj.de/projektfoerderung/elektromobilitaet-bmvi)

Now GmbH – Elektromobilität (https://www.foerderdatenbank.de
/https://www.now-gmbh.de/foerderung/foerderprogramme
/elektromobilitat/)
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Richtlinie

Förderrichtlinie Elektromobilität

Vom 14. Dezember 2020

1 Förderziel, Zuwendungszweck und Rechtsgrundlage

1.1 Förderziel und Zuwendungszweck

Die Bundesregierung unterstützt die Marktentwicklung der Elektromobilität seit Jahren mit umfangreichen
Förderaktivitäten. Zielsetzung der Förderung ist es, alternative Technologien im Verkehrssektor zu etablieren
und diesen energieefzienter, klima- und umweltverträglicher zu gestalten und die Energiewende im Verkehr
voranzutreiben.

Im aktuellen Koalitionsvertrag ist die Elektromobilität Teil des Maßnahmenbündels zur Erreichung der Ziele
des Klimaschutzabkommens von Paris und des Klimaschutzplans 2050. Im Klimaschutzprogramm 2030 ist
sie zentraler Bestandteil. Bis zum Jahr 2030 sollen sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge in Deutschland
zugelassen sein. Das im Jahr 2020 verabschiedete „Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket“ stellt etwa 50
Milliarden Euro für Zukunftsinvestitionen und Investitionen in Klimaschutztechnologien bereit, um
Deutschland aus der aktuellen Krise zu führen und mittel- und langfristig wirtschaftlich zu stärken. Darin
enthalten sind Maßnahmen zur Stärkung der Forschung und Entwicklung und zur Mobilität bei gleichzeitiger
Sicherstellung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Zentrale Bestandteile des Pakets sind Investitionen in
Forschung und Entwicklung, der Aufbau elektromobiler Fahrzeugotten (als Vorreiter bei der
Elektrizierung) und Infrastrukturen sowie die Stärkung der Länder und Kommunen.

Aufbauend auf diesen Zielsetzungen und Vorgaben unterstützt das Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) ) mit dieser
Förderrichtlinie den weiteren Markthochlauf der Elektromobilität in der Fläche und schafft ein breites
Förderangebot für alle Akteure.

Kurzzusammenfassung Zusatzinfos  Rechtsgrundlage
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Gefördert wird der Aufbau von elektrischen Fahrzeugotten im kommunalen, regionalen und gewerblichen
Umfeld. Ziel der Förderung ist es, einen wesentlichen Beitrag zur Elektrizierung von Fahrzeugotten zu
leisten und die relevanten Akteure sachgerecht bei der Umstellung ihrer Fuhrparke zu unterstützen. Das
Förderangebot erstreckt sich von der Förderung konzeptioneller Vorbetrachtungen bis hin zur nanziellen
Unterstützung beim Aufbau von Flotten und Ladeinfrastrukturen.

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Richtlinie liegt auf der Förderung von anwendungsorientierten Forschungs-
und Entwicklungsmaßnahmen zur Elektromobilität mit dem Ziel der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der
Industrie und von Forschungseinrichtungen in Deutschland, der Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit der
Produkte und Dienstleistungen und der Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrs- und
Mobilitätsinfrastruktur. Mit diesem Fokus liefert die Richtlinie zudem wesentliche Erkenntnisgewinne zur
Ausgestaltung und Weiterentwicklung von Investitionsförderprogrammen zur Elektromobilität der
Bundesregierung. Offene Forschungsfragen können technologieübergreifend und verkehrsträgerneutral in
Verbundvorhaben untersucht werden und sollen so den weiteren Markthochlauf der Elektromobilität
unterstützen.

Die projektübergreifende Programmbegleitung gewährleistet eine zielgruppenspezische
Ergebniszusammenführung und ermöglicht die exible Ausrichtung der Förderschwerpunkte an den
Markterfordernissen. Unter Berücksichtigung der Zielsetzungen des Förderprogramms werden die
Fördersätze, technischen Anforderungen und Umweltstandards der Richtlinie regelmäßig überprüft und
angepasst. Dies gilt auch für die auf Grundlage der Richtlinie umzusetzenden Förderaufrufe.

1.2 Rechtsgrundlage

Zuwendungen werden auf der Grundlage der §§ 23, 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) und der dazu
erlassenen Verwaltungsvorschriften sowie nach Maßgabe dieser Richtlinie gewährt. Ein Rechtsanspruch auf
Gewährung einer Förderung besteht nicht. Der Fördergeber entscheidet aufgrund seines pichtgemäßen
Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

Die Vergabe von staatlichen Fördermitteln an wirtschaftlich tätige Unternehmen gilt als Beihilfe im Sinne des
Artikels 107 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) (Vertrag über die Arbeitsweise der
Europäischen Union). Die Zuwendung erfolgt auf Grundlage der Verordnung (EU (Europäische Union) )
Nummer 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union in der Fassung der Verordnung (EU (Europäische Union) ) 2020/972
vom 2. Juli 2020 (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, AGVO) (ABl. L 215 vom 7.7.2020, S. 3). Die
Förderrichtlinie wird nach der AGVO angezeigt. Zur Anwendung kommen Umweltschutzbeihilfen gemäß
Abschnitt 7 AGVO und Beihilfen für Forschung und Entwicklung und Innovation gemäß Abschnitt 4 AGVO.
Daneben können auch Zuwendungen auf Grundlage der Verordnung (EU (Europäische Union) ) Nummer
1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV
(Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) auf De-minimis-Beihilfen gewährt werden.
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2 Gegenstand der Förderung

Die Förderung durch das BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) im Rahmen dieser
Förderrichtlinie erfolgt mit folgenden Schwerpunkten:

2.1 Kommunale und gewerbliche Elektromobilitätskonzepte

Gefördert wird die Erstellung von Elektromobilitätskonzepten (Umweltstudien) nach Artikel 49 AGVO. Die
Konzepte sollen unter dem Aspekt des Umweltnutzens und der Nachhaltigkeit Maßnahmen zur Umstellung
von Flotten auf Elektromobilität bzw. zur Unterstützung der Elektromobilität zum Inhalt haben. Zudem sind
Konzepte zur Erbringung von innovativen Mobilitätsdienstleistungen im Sinne der Richtlinie förderfähig.

Beispiele hierfür sind u.a.:

• Konzepte zur Elektrizierung kommunaler oder gewerblicher Flotten,

• Konzepte zum gezielten Aufbau der vom Antragsteller zum Flottenbetrieb notwendigen Ladeinfrastruktur
zum Laden oder Anpassungen an Betriebshöfe und Depots,

• Konzepte zur Erhöhung des elektrischen Fahranteils im Modal Split,

• Konzepte zum Aufbau von elektrisch betriebenen Mobilitätsdienstleistungen,

• nachhaltige City-Logistikkonzepte mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen, oder

• Logistikkonzepte, die innovative elektrisch betriebene Schwerlast- oder Güterverkehre zum Gegenstand
haben.

Die geförderten Konzepte sollen einen konkreten Umsetzungs- bzw. Beschaffungsplan enthalten. In den
jeweiligen Förderaufrufen können konkrete Schwerpunkte und Mindestanforderungen festgelegt werden.

2.2 Flottenprogramm Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur: Umstellung auf batterie-elektrische
Fahrzeugotten

Gefördert wird die Beschaffung von Elektrofahrzeugen und von Ladeinfrastruktur, die das für den Betrieb
notwendige Auaden gewährleistet. Die Förderung erfolgt als Investitionszuschuss, der sich auf Grundlage
der jeweiligen Investitionsmehrausgaben berechnet, die zur Erreichung der Umweltziele des
Fördervorhabens erforderlich sind. Um einen für die Förderhöhe angemessenen Verwaltungsaufwand
sicherzustellen, wird in den Förderaufrufen ein Förder-Mindestbetrag festgesetzt. Es ist möglich, dass
zielgruppenspezische Förderaufrufe veröffentlicht werden, bei denen nicht alle gemäß Nummer 3.2
Antragsberechtigten adressiert werden. Ebenfalls kann die Art der geförderten Fahrzeuge durch den
Förderaufruf eingeschränkt werden.
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2.3 Forschung und Entwicklung zur Unterstützung des Markthochlaufs von Elektrofahrzeugen und
innovative Konzepte für klimafreundliche Mobilität, als Beitrag für eine leistungsfähige
Verkehrsinfrastruktur, beispielhaft in folgenden Bereichen:

• Vorhaben zur Entwicklung, Initiierung und Erprobung elektromobiler Nutzungs- bzw. Betriebskonzepte
(z.B. auch Mobility-as-a-Service),

• Anwendungsorientierte Vorhaben zur Entwicklung und Weiterentwicklung von Komponenten und
Systemen batterieelektrischer Fahrzeuge, die das Potential haben, einen erheblichen positiven Beitrag
zum Markthochlauf der Elektromobilität zu leisten,

• Vorhaben zur Entwicklung und Erprobung innovativer Ladetechnologien, die eine zeitnahe Umsetzung
der Technologie ermöglichen und den laufenden Ladeinfrastrukturausbau unterstützen können (dies
umfasst auch Sektorenkopplungstechnologien),

• Vorhaben zur signikanten Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien zum Laden von
Elektrofahrzeugen,

• Vorhaben zur Entwicklung, technischen Umsetzung und Bewertung von Systemlösungen und
Dienstleistungen im Kontext der Elektromobilität,

• Vorhaben zur Stärkung der Elektrizierung in den Bereichen Öffentlicher Verkehr, Güter-, Wirtschafts-
und Sonderverkehre, maritime bzw. andere verkehrspolitisch relevante Anwendungen.

Mit den einzelnen Förderaufrufen werden in diesem Rahmen inhaltliche Schwerpunkte veröffentlicht, für die
eine Förderung vorgesehen ist.

3 Zuwendungsempfänger

Zum Zeitpunkt der Auszahlung der Zuwendung muss der Zuwendungsempfänger eine Betriebsstätte oder
Niederlassung in Deutschland haben.

3.1 Zuwendungsempfänger für Fördermaßnahmen nach Nummer 2.1 (Elektromobilitätskonzepte)

Antragsberechtigt für Maßnahmen nach Nummer 2.1 sind juristische Personen des öffentlichen Rechts und
des Privatrechts sowie natürliche Personen soweit sie wirtschaftlich tätig sind.

3.2 Zuwendungsempfänger für Fördermaßnahmen nach Nummer 2.2 (Flottenprogramm)

Antragsberechtigt für Maßnahmen nach Nummer 2.2 sind juristische Personen des öffentlichen Rechts und
des Privatrechts sowie natürliche Personen soweit sie wirtschaftlich tätig sind.
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3.3 Zuwendungsempfänger für Fördermaßnahmen nach Nummer 2.3 (Forschung und Entwicklung)

Antragsberechtigt für Maßnahmen nach Nummer 2.3 sind Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft,
Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Gebietskörperschaften und gemeinnützige
Organisationen.

Die Antragsteller müssen die zur erfolgreichen Bearbeitung der im Projekt beschriebenen Aufgaben
notwendige Qualikation und ausreichende Kapazitäten zur Durchführung des Vorhabens besitzen. Die
Antragsteller müssen ferner eine ausreichende Bonität nachweisen. Forschungseinrichtungen, die von Bund
und Ländern grundnanziert werden, kann nur für Aufgaben außerhalb der Grundnanzierung eine
Projektförderung für ihre zusätzlichen projektbezogenen Ausgaben bzw. Kosten bewilligt werden. Auch bei
Gebietskörperschaften kann nur zusätzliches Personal gefördert werden, welches für die Durchführung des
Vorhabens benötigt wird.

Die Antragstellung durch kleine und mittlere Unternehmen (KMU (kleine und mittlere Unternehmen) ) im

Sinne der Bestimmungen im Anhang 1 zur AGVO wird ausdrücklich begrüßt.1)

4 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

Einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund einer früheren
Kommissionsentscheidung zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem
Gemeinsamen Markt nicht Folge geleistet hat (Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a AGVO) sowie einem
Unternehmen in Schwierigkeiten (Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 2 Nummer 18
AGVO) kann keine Beihilfe gewährt werden.

Antragstellern, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist, wird keine
Förderung gewährt. Dasselbe gilt für den Antragsteller, der zur Abgabe einer Vermögensauskunft nach §
802c der Zivilprozessordnung (ZPO) oder § 284 der Abgabenordnung (AO) verpichtet ist oder bei dem diese
abgenommen wurde. Ist der Antragsteller eine durch einen gesetzlichen Vertreter vertretene juristische
Person, gilt dies, sofern den gesetzlichen Vertreter aufgrund seiner Verpichtung als gesetzlicher Vertreter
der juristischen Person die entsprechenden Verpichtungen aus § 802c ZPO oder § 284 AO treffen.

Soweit eine De-minimis-Beihilfe beantragt wird, sind die Antragsteller verpichtet, eine Erklärung über die in
den drei letzten Steuerjahren erhaltenen De-minimis-Beihilfen abzugeben. Ein entsprechender Vordruck
kann bei dem mit der Umsetzung der Förderrichtlinie beauftragten Projektträger angefordert werden.

Die Vorhaben dürfen vor Bewilligung der Zuwendung noch nicht begonnen worden sein. Als Vorhabenbeginn
ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags zu
werten.
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Eine Förderung ist in den Fallgruppen des Artikels 1 Absatz 2 bis 6 AGVO ausgeschlossen.

4.1 Bei Zuwendungen für Elektromobilitätskonzepte (Umweltstudien) nach Nummer 2.1

Die Ergebnisse der Elektromobilitätskonzepte (Umweltstudien) müssen dem Zuwendungsgeber zur
Verfügung gestellt werden. Ergebnisse kann der Zuwendungsgeber bzw. von ihm beauftragte Dritte im
Rahmen der programmatischen Begleitforschung und Öffentlichkeitsarbeit nutzen und veröffentlichen.

4.2 Bei Investitionszuschüssen für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur nach
Nummer 2.2

Voraussetzungen für die Gewährung von Investitionszuschüssen für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen
und Ladeinfrastruktur sind:

• Es muss eine Darstellung der ökologischen Vorteile des Einsatzes von Elektrofahrzeugen im Rahmen der
Gesamtotte erfolgen. Der Betrieb der Fahrzeuge muss weitestgehend mit erneuerbarer Energie erfolgen,
wobei die Einbindung lokal erzeugter erneuerbarer Energie wünschenswert ist.

• Geförderte Fahrzeuge müssen mindestens 24 Monate im Eigentum des Zuwendungsempfängers
verbleiben. Sie müssen im Inland zugelassen bzw. betrieben werden, falls eine Zulassung aufgrund des
Einsatzzweckes nicht notwendig ist.

• Der Netto-Listenpreis des Basismodelles für den deutschen Markt eines geförderten Fahrzeugs muss
unter einer im Förderaufruf festgelegten Höchstgrenze liegen.

Spezische Anforderungen an die geförderten Fahrzeuge oder an die Ladeinfrastruktur sowie an die
Berichterstattung für die programmatische Begleitforschung werden jeweils im Rahmen der Förderaufrufe
deniert.

Die in der Ladesäulenverordnung nach der jeweils bei Antragstellung aktuellen Fassung geregelten
Mindestanforderungen sind zu beachten.

4.3 Bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben nach Nummer 2.3

Für die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben nach Nummer 2.3 dieser Förderrichtlinie
können die Antragsteller Verbünde aus verschiedenen Partnern bilden.

Bei Verbundprojekten muss von den Partnern ein Verbundkoordinator benannt werden, der bereits in der
Antragsphase zentraler Ansprechpartner für den Projektträger ist.
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Die Partner eines Verbundprojekts regeln ihre Zusammenarbeit in einer schriftlichen
Kooperationsvereinbarung. Hierbei zu berücksichtigende Hinweise sind dem Merkblatt für
Antragsteller/Zuwendungsempfänger zur Zusammenarbeit der Partner von Verbundprojekten zu
entnehmen, das von Antragstellern und Zuwendungsempfängern zu beachten ist (BMBF (Bundesministerium

für Bildung und Forschung) -Merkblatt Nummer 0110).2) Bei Verbundprojekten, an denen mindestens eine
Forschungseinrichtung beteiligt ist, muss jedoch bereits vor der Förderentscheidung, entsprechend
Randnummer 27 des Unionsrahmens für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und
Innovation (2014/C 198/01), eine grundsätzliche Übereinkunft über bestimmte im Unionsrahmen
vorgegebene Inhalte der Kooperationsvereinbarung nachgewiesen werden. Dies erfolgt auf der Grundlage
eines Erklärungsformulars, das durch den Projektträger bereitgestellt wird.

Der Zuwendungsempfänger ist verpichtet, sich im Rahmen der programmatischen Begleitung aktiv zu
beteiligen. Eine Übersicht der einzelnen Themenfelder und der darin bearbeiteten Fragestellungen sind den
separaten Aufrufen zur Einreichung von Anträgen zu entnehmen. Weitere Informationen zur Programm-
Begleitung können der Internetseite der Programmgesellschaft NOW entnommen werden (

).

Der Antragsteller hat in seiner Vorhabenskizze und gegebenenfalls später in seinem Antrag darzulegen,
welche konkreten Beiträge er mit seinem Vorhaben zu einer oder mehreren dieser Fragestellungen leistet.

Der Zuwendungsempfänger ist ferner verpichtet, Informationen und Daten für die programmbegleitende
übergeordnete Informations- und Kommunikationsarbeit zum Zwecke der öffentlichen Darstellung der
Projektergebnisse zu liefern und die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Förderprogramms zu unterstützen.

Forschungseinrichtungen, die gemeinsam von Bund und Ländern grundnanziert werden, kann nur bei
Vorliegen besonderer Gründe eine Projektförderung für ihre zusätzlichen projektbezogenen Ausgaben bzw.
Kosten bewilligt werden.

5 Art, Höhe und Umfang der Förderung

5.1 Höhe der Zuwendung

Die Zuwendungen werden im Wege der Projektförderung als nicht rückzahlbarer Zuschuss grundsätzlich in
Form einer Anteilnanzierung gewährt und bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Soweit die Gewährung einer Zuwendung europäisches Beihilferecht berührt und keine De-minimis-Beihilfe
beabsichtigt ist, müssen bei der Bemessung der jeweiligen Förderquote die in den folgenden Abschnitten
dargelegten Regelungen der AGVO berücksichtigt werden.

https://www.now-gmbh.de/foerderung/foerderprogrammelektromobilitaet/ (https://www.now-gmbh.…
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Eine Kumulierung mit dem Umweltbonus ist grundsätzlich zulässig und wird explizit in den Aufrufen
geregelt. Eine Kumulierung mit weiteren staatlichen Fördermitteln (z.B. Landesförderungen) ist
ausgeschlossen. Ausgenommen hiervon ist eine Kumulierung von Fördermitteln gemäß Artikel 8 Nummer 3a
AGVO, bei der sich die beiden Förderungen auf unterschiedlich bestimmbare beihilfefähige Kosten beziehen
müssen.

5.1.1 Bei Zuwendungen für Elektromobilitätskonzepte (Umweltstudien) nach Nummer 2.1

Soweit die Gewährung einer Zuwendung europäisches Beihilferecht berührt, muss die Bemessung der
jeweiligen Förderquote die Regelung über Beihilfen für Umweltstudien in Artikel 49 AGVO berücksichtigen.
Zulässig sind Beihilfeintensitäten bis zu 50%. Die AGVO lässt für KMU (kleine und mittlere Unternehmen)
höhere Förderquoten zu.

Unter der Voraussetzung, dass die Zuwendung keine Beihilfe darstellt, kann eine Anteilnanzierung bis zu
80% gewährt werden.

5.1.2 Bei Investitionszuschüssen für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur nach
Nummer 2.2

Die für die Förderphase für alle Zuwendungsempfänger geltenden Förderquoten, Fördersätze sowie
Höchstbeträge werden in den Aufrufen zur Antragseinreichung mit ergänzenden Hinweisen zur
Förderrichtlinie festgelegt.

Soweit die Gewährung einer Zuwendung europäisches Beihilferecht berührt, muss die Bemessung der
jeweiligen Förderquote die Regelung über Umweltbeihilfen in Artikel 36 AGVO berücksichtigen. Zulässig ist
eine maximale Beihilfeintensität von bis zu 40%. Die AGVO lässt für KMU (kleine und mittlere Unternehmen)
höhere Förderquoten zu, wenn das Vorhaben anderenfalls nicht durchgeführt werden kann.

Unter der Voraussetzung, dass die Zuwendung keine Beihilfe darstellt, kann eine Anteilnanzierung bis zu
90% gewährt werden.

5.1.3 Bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben nach Nummer 2.3

Nach Artikel 25 Absatz 5 AGVO können Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Rahmen industrieller
Forschung mit bis zu 50%, im Rahmen experimenteller Entwicklung mit bis zu 25% der zuwendungsfähigen
Kosten bezuschusst werden. Nach Artikel 25 Absatz 6 AGVO können bei Vorliegen der dort aufgeführten
Voraussetzungen Aufschläge gewährt werden. Investitionen zum Aufbau von Innovationsclustern sowie die
Betriebskosten der Innovationscluster können gemäß Artikel 27 AGVO ebenfalls mit bis zu 50% gefördert
werden. Nach Artikel 28 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 2 Buchstabe a AGVO können Kosten für die
Erlangung, Validierung und Verteidigung von Patenten mit bis zu 50% gefördert werden, sofern es sich um
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Innovationsbeihilfen für KMU (kleine und mittlere Unternehmen) handelt. Unter der Voraussetzung, dass die
Zuwendung keine Beihilfe darstellt, können die Projekte von Gebietskörperschaften und gemeinnützigen
Organisationen mit Anteilnanzierung bis zu 80% gefördert werden. Die durch ein Vorhaben verursachten
zusätzlichen Ausgaben können bei Hochschulen in diesem Falle vollnanziert werden. Zur Vollnanzierung
darf eine Zuwendung ausnahmsweise bewilligt werden, wenn die Erfüllung des Zwecks in dem notwendigen
Umfang nur bei Übernahme sämtlicher zuwendungsfähiger Ausgaben durch den Bund möglich ist. Eine
Vollnanzierung kommt in der Regel nicht in Betracht, wenn der Zuwendungsempfänger an der Erfüllung
des Zuwendungszwecks insbesondere ein wirtschaftliches Interesse hat. Die durch ein Vorhaben
verursachten zusätzlichen Ausgaben können bei Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen in diesem
Falle mit Anteilnanzierung bis zu 90% gefördert werden, sofern das Vorhaben ohne die Übernahme der
hohen Finanzierung durch den Bund nicht durchgeführt werden könnte und damit die Erfüllung des
Zuwendungszwecks in dem notwendigen Umfang nicht möglich wäre.

Übt ein und dieselbe Einrichtung sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche Tätigkeiten aus, fällt
die öffentliche Finanzierung der nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten nicht unter Artikel 107 Absatz 1 AEUV
(Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) , wenn die nichtwirtschaftlichen und die
wirtschaftlichen Tätigkeiten und ihre Kosten, Finanzierung und Erlöse klar voneinander getrennt werden
können, sodass keine Gefahr der Quersubventionierung der wirtschaftlichen Tätigkeit besteht. Der Nachweis
der korrekten Zuordnung der Kosten, Finanzierung und Erlöse kann im Laufe des beantragten Vorhabens
geführt werden.

5.2 Bemessungsgrundlage

5.2.1 Zuwendungen für Elektromobilitätskonzepte nach Nummer 2.1

Bemessungsgrundlage sind die zuwendungsfähigen projektbezogenen Ausgaben, die ausschließlich dem
Zweck der Erstellung der beantragten Studie dienen.

5.2.2 Bei Investitionszuschüssen nach Nummer 2.2

Bemessungsgrundlage sind die jeweiligen Investitionsmehrausgaben. Diese setzen sich zusammen aus den
Investitionsmehrausgaben für die Fahrzeuge und die Investitionskosten in die Ladeinfrastruktur. Für
Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur, bei denen die Investitionsmehrausgaben im Rahmen des Aufrufes durch
den Fördergeber ermittelt und zur Verfügung gestellt werden, gelten als Bemessungsgrundlage diese
ermittelten Investitionsmehrausgaben als Festbeträge (Pauschalen).

5.2.3 Bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben nach Nummer 2.3

Bemessungsgrundlage für Zuwendungen an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie an
Helmholtz-Zentren und an die Fraunhofer-Gesellschaft sind grundsätzlich die zuwendungsfähigen
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projektbezogenen Kosten.

Bei Hochschulen, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen und vergleichbaren Institutionen sowie
Gebietskörperschaften sind im Regelfall die zuwendungsfähigen projektbezogenen Ausgaben
Bemessungsgrundlage der Zuwendung. Im begründeten Einzelfall können auch diese Institutionen bei
Vorliegen der Voraussetzungen die Zuwendung nach Kosten bemessen.

5.3 Zuwendungsfähige Kosten bzw. Ausgaben

5.3.1 Bei Zuwendungen für Elektromobilitätskonzepte nach Nummer 2.1

Förderfähig sind die zuwendungsfähigen Ausgaben für die Studie. Welche Ausgaben zuwendungsfähig sind,
regeln die jeweiligen Förderaufrufe. Grundsätzlich sind die zuwendungsfähigen Ausgaben bei einer Studie
auf 100.000 Euro (netto) begrenzt.

5.3.2 Bei Investitionszuschüssen nach Nummer 2.2

Die zuwendungsfähigen Ausgaben richten sich im Einzelnen nach Artikel 36 AGVO.

Gefördert werden die Mehrausgaben, die zur Erreichung der Umweltziele dieses Fördervorhabens
erforderlich sind. Dies sind:

• Pauschalen für Fahrzeuge nach Nummer 5.2.2,

• Differenzausgaben für die Beschaffung von Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb gegenüber von
Fahrzeugen der gleichen Kategorie mit konventionellem Antrieb,

• Ausgaben für die Beschaffung der für das Laden der Fahrzeuge notwendigen Infrastruktur.

Ergänzende Hinweise sind dem separaten Aufruf zur Einreichung der Förderanträge zu entnehmen.

5.3.3 Bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben nach Nummer 2.3

Die zuwendungsfähigen Kosten bzw. Ausgaben richten sich, soweit die Gewährung der Zuwendung dem
europäischen Beihilferecht unterliegt, im Einzelnen nach Artikel 25 Absatz 3 AGVO.

Förderfähig sind die Kosten bzw. Ausgaben für Aktivitäten, die im Sinne der Denitionen in der AGVO als
„Industrielle Forschung“ oder „Experimentelle Entwicklung“ eingeordnet werden können und den Zielen
dieser Förderrichtlinie entsprechen. Aktivitäten, die der „Grundlagenforschung“ zugeordnet werden, stehen

Förderdatenbank - Förderprogramme - Förderrichtlinie https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/B...

12 von 27 10.09.2021, 22:21



nicht im Fokus dieser Förderrichtlinie.

Kosten bzw. Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit können im Ausnahmefall als zuwendungsfähig bewertet
werden, sofern sie zur Erreichung der Vorhabenziele im Sinne der Behebung eines Marktversagens
notwendig sind. Dies ist im Antrag zu begründen.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) sind für Zuwendungen
zur Projektförderung auf Ausgabenbasis die ANBest-P sowie für Zuwendungen an Gebietskörperschaften die
ANBest-GK. Soweit Forschungsförderung betroffen ist, sind die Nebenbestimmungen für Projektförderung
auf Ausgabenbasis die NABF 2017, für Projektförderung auf Kostenbasis die NKBF 2017 sowie für
Projektförderung für Gebietskörperschaften die ANBest-GK und die BNBest-BMBF (Bundesministerium für
Bildung und Forschung) -98 zu verwenden. Sie werden Bestandteil des Zuwendungsbescheides.

Darüber hinaus können im Einzelfall „Weitere Nebenstimmungen“ formuliert werden, zu denen
grundsätzlich Einvernehmen mit dem Antragsteller angestrebt wird.

Für Zuwendungen nach Nummer 2.2 werden Einnahmen, die sich aus der Nutzung der mittels
Investitionszuschüssen nach § 36 AGVO geförderten Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur ergeben, nicht
zuwendungsmindernd verrechnet. Die Regelung aus Nummer 1.2 bzw. Nummer 2.1 der ANBest-P bzw.
ANBest-GK bezüglich Einnahmen ndet in diesem Fall keine Anwendung. Die Zuwendung wird
kalenderquartalsweise nachschüssig mit Vorlage der zahlungsbegründenden Belege ausgezahlt.

Für Zuwendungen nach den Nummern 2.1 und 2.2 wird wegen der vorliegenden speziellen
Fördertatbestände gemäß der Verpichtung zu wirtschaftlichem und sparsamem Verwaltungshandeln (§ 7
BHO) von der Anwendung von Nummer 6.1 ANBest-P abgewichen. Es wird hier analog zu Nummer 6.1
ANBest-GK verfahren: „Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von einem Jahr nach Erfüllung des
Zuwendungszwecks, spätestens jedoch ein Jahr nach Ablauf des Bewilligungszeitraums der
Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der Zuwendungszweck nicht innerhalb
eines Jahres erfüllt, ist auf Verlangen der Bewilligungsbehörde ein Zwischennachweis in Form des
Verwendungsnachweises vorzulegen.“

Bei Zuwendungen bis zu einer Höhe von 50.000 Euro kann im Zuwendungsbescheid geregelt werden, dass
diese nach Vorlage des Verwendungsnachweises in einer Summe ausgezahlt werden.

Bei der im Rahmen dieser Förderrichtlinie gewährten Zuwendung kann es sich um eine Subvention im Sinne
von § 264 des Strafgesetzbuchs (StGB) handeln. Einige der im Antragsverfahren sowie im laufenden Projekt
zu machenden Angaben sind deshalb gegebenenfalls subventionserheblich im Sinne von § 264 StGB in
Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes (SubvG). In diesem Fall wird der Antragsteller vor Bewilligung
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einer Zuwendung über die subventionserheblichen Tatsachen und die Strafbarkeit eines
Subventionsbetruges gemäß § 264 StGB in Kenntnis gesetzt und gibt hierüber eine zwingend erforderliche
schriftliche Bestätigung der Kenntnisnahme ab. Des Weiteren ist der Zuwendungsempfänger auf die
Offenbarungspicht nach § 103 SubvG hinzuweisen.

7 Verfahren

7.1 Prozess der Projektförderung

Mit der Umsetzung der Fördermaßnahme hat das BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale

Infrastruktur) das Forschungszentrum Jülich, Projektträger Jülich beauftragt.3) Die programmatische
Steuerung und Begleitung der Fördermaßnahme erfolgt durch die Programmgesellschaft Nationale
Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

(NOW).4)

Die Beantragung der Förderung von Elektromobilitätskonzepten nach Nummer 2.1 und von
Investitionszuschüssen nach Nummer 2.2 erfolgt in einem einstugen Verfahren (siehe Nummer 7.1.1 und
7.1.2).

Bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben nach Nummer 2.3 ist das Antragsverfahren zweistug angelegt
(siehe Nummer 7.1.3).

Die Antragsteller werden im Rahmen von separaten Aufrufen zur Einreichung von Förderanträgen (bei
Studien und Investitionszuschüssen) bzw. von Projektskizzen (bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben)
zum jeweiligen Stichtag aufgefordert. Mit dem Aufruf werden ergänzende Hinweise zu dieser Förderrichtlinie
und die inhaltlichen Anforderungen an die Anträge veröffentlicht. Für die Antragstellung bzw.
Skizzeneinreichung nutzen Sie bitte das Antragssystem easyonline mit folgender Zugangsadresse:

.

Ergänzend zur elektronischen Fassung müssen Anträge rechtsverbindlich unterschrieben in schriftlicher
Form beim Projektträger Jülich unter folgender Adresse eingereicht werden:

Projektträger Jülich
Fachbereich EVI2
Postfach 610247
10923 Berlin

Gültigkeit hat das Datum der nalen elektronischen Einreichung des Antrags über das easy-Online-System,
sofern der rechtsverbindlich unterschriebene Antrag spätestens in der im jeweiligen Förderaufruf

https://foerderportal.bund.de/easyonline/ (https://foerderportal.bund.de/easyonline)
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angegebenen Frist eingegangen ist.

7.1.1 Förderverfahren bei der Förderung von Elektromobilitätskonzepten nach Nummer 2.1

Das Antragsverfahren ist einstug (siehe Nummer 7.1). Vorlagen zur Antragstellung, Übersichten zu Fristen
und weitere Hinweise für die Beantragung der Förderung werden mit dem jeweiligen Förderaufruf vom
beauftragten Projektträger zur Verfügung gestellt. Die eingegangenen Projektanträge werden nach einer
Auswahl der folgenden Kriterien bewertet und wenn notwendig priorisiert:

Multiplikatoreffekt, Übertragbarkeit

Umsetzungsperspektive, Anwendbarkeit

Nachhaltigkeit

Innovationsgehalt

Positive Umweltwirkung

Beitrag zu politischen Zielsetzungen und Vorgaben: u.a. Klimaschutzplan, CVD, gegebenenfalls
konjunkturelle Bemessungsgrößen

Die hieraus ausgewählten, sowie gegebenenfalls zusätzliche Bewertungskriterien werden in den jeweiligen
Förderaufrufen veröffentlicht.

7.1.2 Förderverfahren bei Gewährung von Investitionszuschüssen nach Nummer 2.2

Das Antragsverfahren ist einstug (siehe Nummer 7.1). Vorlagen zur Antragstellung, Übersichten zu Fristen
und weitere Hinweise für die Beantragung der Förderung werden mit dem jeweiligen Förderaufruf vom
beauftragten Projektträger zur Verfügung gestellt.

Die eingegangenen Projektanträge werden nach einer Auswahl der folgenden Kriterien bewertet und
priorisiert:

• Positive Umweltwirkung (z.B. zu erwartende Fahrleistung der Fahrzeuge, Nutzung erneuerbarer Energien)

• Kosten/Nutzen (z.B. beantragte Förderquote, Art/Technologie der beantragten Fahrzeuge bzw. benötigter
Ladeinfrastruktur)
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• Beitrag zu politischen Zielsetzungen und Vorgaben: u.a. Klimaschutzplan, CVD, gegebenenfalls
konjunkturelle Bemessungsgrößen

Die hieraus ausgewählten, sowie gegebenenfalls zusätzliche Bewertungskriterien werden in den jeweiligen
Förderaufrufen veröffentlicht.

7.1.3 Förderverfahren bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben nach Nummer 2.3

Das Antragsverfahren ist bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zweistug (Skizze und gegebenenfalls
Antrag) angelegt.

a) Vorlage und Auswahl von Projektskizzen

In der ersten Verfahrensstufe sind zunächst Projektskizzen in elektronischer Form über easy-online (
/) vorzulegen.

Eine verbindliche Vorlage für den inhaltlichen Teil der Skizze wird mit dem jeweiligen Förderaufruf zur
Verfügung gestellt. Die Übermittlung muss rechtskräftig erfolgen, in der Regel durch eine postalisch
übermittelte rechtsgültig unterschriebene Version der Skizze.

Bei Verbundprojekten ist die Projektskizze von dem vorgesehenen Verbundkoordinator vorzulegen.

Aus der Einreichung einer Projektskizze kann kein Rechtsanspruch auf eine Förderung abgeleitet
werden.

Die eingegangenen Projektanträge werden nach einer Auswahl der folgenden Kriterien bewertet und
gegebenenfalls priorisiert:

Projektziel und Bezug zum Zuwendungszweck und Förderziel dieser Förderrichtlinie

Beitrag zu politischen Zielsetzungen und Vorgaben: u.a. Klimaschutzplan, CVD, gegebenenfalls
konjunkturelle Bemessungsgrößen

Innovationsgehalt des Arbeitsziels und Realisierungschancen

Qualikation und Expertise der Antragsteller, gegebenenfalls der Projektbeteiligten und
Technologielieferanten

https://foerderportal.bund.de/easyonline/ (https://foerderportal.bund.de/easyonline)
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Verwertungsplan (wissenschaftliche und wirtschaftliche Erfolgsaussichten)

Nachhaltigkeit

Beiträge des Vorhabens zur programmatischen Begleitforschung

Die ausgewählten, sowie gegebenenfalls zusätzliche Bewertungskriterien werden in den jeweiligen
Förderaufrufen veröffentlicht.

Auf Grundlage der Skizzenbewertung werden ausgewählte Vorhaben zur Antragstellung aufgerufen.

b) Vorlage förmlicher Förderanträge

Das Ergebnis der Skizzenphase wird den Interessenten schriftlich mitgeteilt. Positiv bewertete Skizzen
werden mit Fristsetzung zur Antragseinreichung (siehe Nummer 7.1) durch den Projektträger
aufgefordert.

7.2 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die
Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a VwVfG, die §§ 23, 44 BHO und die hierzu
erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichungen von
den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zugelassen worden sind. Der Bundesrechnungshof ist gemäß den
§§ 91, 100 BHO zur Prüfung berechtigt.

8 Geltungsdauer

Diese Förderrichtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. Die Laufzeit dieser
Förderrichtlinie ist bis zum Zeitpunkt des Auslaufens der AGVO zuzüglich einer Anpassungsperiode von
sechs Monaten, mithin bis zum 30. Juni 2024, befristet. Sollte die zeitliche Anwendung der AGVO ohne die
Beihilferegelung betreffende relevante inhaltliche Veränderungen verlängert werden, verlängert sich die
Laufzeit dieser Förderrichtlinie entsprechend, aber nicht über den 31. Dezember 2025 hinaus.

                        

1) siehe auch
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2)

; Formularschrank BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) , Allgemeine Vordrucke und
Vorlagen für Berichte

3) Der Projektträger Jülich ist bis zum 31. Dezember 2022 mit der administrativen Umsetzung des
Förderprogramms Elektromobilität des BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur)
beauftragt. BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) wird rechtzeitig auf die
zuständige Anlaufstelle nach Ende des Jahres 2022 hinweisen.

4) Die NOW GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) ist bis zum 31. Dezember 2022 mit der
programmatischen Umsetzung des Förderprogramms Elektromobilität beauftragt. BMVI (Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur) wird rechtzeitig auf die zuständige Anlaufstelle nach Ende des Jahres
2022 hinweisen.

Anlage
Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von elektrischen Nutzfahrzeugen für
Handwerksunternehmen und KMU (kleine und mittlere Unternehmen) (08/2020)

gemäß 2.1.1 der Förderrichtlinie Elektromobilität des BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur ) vom 05.12.2017

1. Präambel

Mit der Förderrichtlinie Elektromobilität vom 05. Dezember 2017 unterstützt das BMVI (Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur) die Beschaffung von Elektrofahrzeugen und der zum Betrieb
notwendigen Ladeinfrastruktur mit dem Ziel, die Fahrzeugzahlen und das Ladeinfrastrukturangebot im Sinne
des weiteren Markthochlaufs der Elektromobilität zu erhöhen. In Umsetzung der Maßnahmen des
Konjunkturpakets 2020 erfahren im aktuellen Förderaufruf insbesondere Handwerks- sowie kleine und
mittlere Unternehmen (KMU (kleine und mittlere Unternehmen) ) Unterstützung, die Fahrzeuge und
zugehörige Ladeinfrastruktur zeitnah erwerben möchten, soweit die Kommune bestätigt, dass die
Fahrzeugbeschaffung als Teil der Maßnahmen zur Umsetzung eines kommunalen
Elektromobilitätskonzeptes bzw. eines vergleichbaren Konzeptes angesehen wird.

Antragsberechtigt sind Handwerksunternehmen und handwerksähnliche Unternehmen, die einen Eintrag in

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/les/sme_denition/sme_user_guide_de.pdf (http://ec.eur…

https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy_formulare (https://foerderportal.bun…
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die Handwerksrolle oder ins Gewerbeverzeichnis nachweisen können, sowie kleine und mittlere
Unternehmen nach EU (Europäische Union) -Denition. (1) Gefördert werden ausschließlich
straßengebundene Elektrofahrzeuge der europäischen Fahrzeugklassen N1, N2 und N3 gemäß Richtlinie
2007/46/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates.

Geförderte Fahrzeuge müssen zu mindestens 60% mit erneuerbarer Energie betrieben werden. (2)

Nicht förderfähig sind

• alle Fahrzeuge, die nicht den Zulassungsklassen N1, N2 oder N3 entsprechen (z.B. Zulassungsklasse M,
nicht straßengebundene Fahrzeuge),

• Hybride (HEV),

• Plug-In-Hybride (PHEV) sowie

• Fahrzeuge mit Antriebsbatterie auf Bleibasis.

Ladeinfrastruktur ist ausschließlich im Zusammenhang mit einer im Rahmen dieses Aufrufs beantragten
Fahrzeugförderung in einem zweckdienlichen Verhältnis förderfähig.

2. Fristen zur Antragseinreichung

Anträge zur Förderung von elektrisch betriebenen Nutzfahrzeugen und Ladeinfrastruktur (LIS) nach
Abschnitt 2.1.1 der Förderrichtlinie sind bis zum 14.09.2020 elektronisch und postalisch einzureichen.
Grundsätzlich werden nur fristgerecht und vollständig eingegangene Anträge berücksichtigt. Bitte beachten
Sie dazu das Formblatt zum Vorhaben (Anlage 1), in dem die benötigten Unterlagen benannt werden.

Da dieser Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Nutzfahrzeugen für Handwerksunternehmen
und KMU (kleine und mittlere Unternehmen) im Rahmen des Konjunkturpaketes 2020 durchgeführt wird und
somit die zeitnahe Umsetzung der Vorhaben ein wesentliches Ziel der Förderung darstellt, beginnt der
Bewilligungszeitraum mit Bewilligung des Antrages und ist auf 12 Monate begrenzt.

Für Nutzfahrzeuge der Klassen N2 und N3 ist ein Bewilligungszeitraum von 24 Monaten vorgesehen.

Eine Verlängerung des Vorhabens ist nur in Ausnahmefällen möglich. Zwingende Voraussetzung dafür ist,
dass eine verbindliche Bestellung der betroffenen Fahrzeuge sowie der Ladeinfrastruktur innerhalb von sechs
Monaten nach Vorhabenbeginn nachgewiesen werden kann.

3. Bedingungen zur Förderung von Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur
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Bitte beachten Sie, dass die kumulative Inanspruchnahme einer Förderung der Investitionsmehrausgaben
über den vorliegenden Aufruf und der Innovationsprämie des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie (Umweltbonus) (3) für denselben Zuwendungsgegenstand nicht möglich ist. Bitte prüfen Sie, welche
der möglichen Förderungen Sie in Anspruch nehmen möchten.

Abweichend von Punkt 2.1.1 der Förderrichtlinie wird aufgrund des mit dieser Förderung angestrebten
konjunkturellen Effektes die Mindestanzahl von fünf Fahrzeugen ausgesetzt. Die Möglichkeit des
Zusammenschlusses gleichartiger Antragsberechtigter und der gemeinsamen Durchführung des Vorhabens
nach Punkt 3.1 der Förderrichtlinie entfällt daher.

Grundsätzlich wird die Beschaffung von Neufahrzeugen gefördert. Als Neufahrzeuge gelten hierbei auch
Fahrzeuge mit einer vorherigen einmaligen Zulassung auf den Hersteller bzw. den Händler und einer max.
Laueistung von 1.000 km. In Fahrzeugsegmenten, in denen keine Serienfahrzeuge verfügbar sind, oder bei
Fahrzeugen, bei denen eine Umrüstung auf einen elektrischen Antriebsstrang begründet wirtschaftlicher als
ein Neukauf ist, kann diese Fahrzeugumrüstungen auf batterieelektrische Systeme gefördert werden. Über
die Förderwürdigkeit von Umrüstlösungen wird im Einzelfall entschieden.

Die Beschaffung von Fahrzeugen durch Leasingunternehmen ist grundsätzlich förderfähig, sofern diese
Fahrzeuge ausschließlich an Handwerksunternehmen oder KMU (kleine und mittlere Unternehmen) verleast
werden. Die Fördermittel sollen in diesem Fall vollständig zu Gunsten des Leasingnehmers eingesetzt
werden. Eine Förderung von Leasingraten oder Mietkosten für Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur ist
ausgeschlossen. Nähere Informationen zum Thema Leasing sind in den sollen in diesem Fall vollständig zu
Gunsten des Leasingnehmers eingesetzt werden. Eine Förderung von Leasingraten oder Mietkosten für
Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur ist ausgeschlossen. Nähere Informationen zum Thema Leasing sind in den
sollen in diesem Fall vollständig zu Gunsten des Leasingnehmers eingesetzt werden. Eine Förderung von
Leasingraten oder Mietkosten für Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur ist ausgeschlossen. Nähere
Informationen zum Thema Leasing sind in den

Es können nur Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur gefördert werden, die über einen Zeitraum von mindestens
zwei Jahren ab Kauf im Eigentum der antragstellenden Unternehmen verbleiben.

3.1 Höhe der Zuwendung

Die Maximalförderung pro Antrag und antragstellendem Unternehmen ist auf 10 Mio. (Millionen) Euro
begrenzt.

3.1.1 Förderfähige Ausgaben

Fahrzeuge
Die Förderung erfolgt als Investitionszuschuss, der sich auf Grundlage der jeweiligen
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Investitionsmehrausgaben berechnet, die zur Erreichung der Umweltziele des Fördervorhabens erforderlich
sind. Diese werden aus der Differenz der Ausgaben für ein Fahrzeug mit Elektroantrieb und einem
Referenzfahrzeug mit konventionellem Antrieb ermittelt.

Zur Ermittlung der Investitionsmehrausgaben bei Fahrzeugen und der für den Betrieb der Fahrzeuge
notwendigen Ladeinfrastruktur wird vom Projektträger Jülich (PtJ) die Excel Datei „Anlage 2 – Ermittlung der
förderfähigen Ausgaben (EfA)“ als Download bereitgestellt. Hier werden die zum Zeitpunkt des Aufrufes
verfügbaren Fahrzeugmodelle aufgeführt, die den Anforderungen des Elektromobilitätsgesetzes und der
Förderrichtlinie entsprechen. Durch Auswahl des gewünschten Fahrzeugs werden nach Vergleich mit einem
Referenzfahrzeug fahrzeugspezische Pauschalen ermittelt. Mit der Vorlage einer Kopie der
Fahrzeugzulassung kann der Zuwendungsanteil der bewilligten Pauschalen angefordert werden.

Für Nutzfahrzeuge, die in der Excel-Datei (Anlage 2 – EfA) nicht berücksichtigt werden, ist eine individuelle
Ermittlung der förderfähigen Ausgaben notwendig. Hierzu sind jeweils Angebote für das Elektrofahrzeug
und eines von Art und Ausstattungsmerkmalen vergleichbaren Referenzfahrzeugs einzuholen. Vorzulegen
sind hierbei Angebote auf Basis der Grundausstattung beider Fahrzeuge. Über die hinterlegte Excel-Datei
(Anlage 2 – EfA) werden die Investitionsmehrausgaben für das Elektrofahrzeug ermittelt (Vorkalkulation). Bei
der Abrechnung der Investitionsmehrausgaben wird für diese Fahrzeuge geprüft, ob der Kaufpreis des
Elektrofahrzeugs den Wert aus der Vorkalkulation unterschreitet. In diesem Fall werden die tatsächlich
entstandenen Investitionsmehrausgaben durch PtJ neu ermittelt. Zuwendungsempfänger haben hier die
Möglichkeit, für die Neuberechnung aktualisierte Angebote für das konventionelle Vergleichsfahrzeug (z.B.
mit gestiegenen Rabatten) vorzulegen. Wird der ursprünglich belegte Kaufpreis erreicht oder überschritten,
entfällt diese Prüfung.

Eine Kumulierung mit weiteren staatlichen Fördermitteln (z.B. Landesförderungen) ist ausgeschlossen.
Ausgenommen hiervon ist eine Kumulierung von Fördermitteln gemäß Art. 8 Nr. 3a AGVO (Verordnung (EU
(Europäische Union) ) Nr. 651/2014 der Kommission). Sollte diese in Betracht gezogen werden, sind die
Hinweise in den FAQ (Frage Nr. 24) zu beachten.

Bei der Ausstattung der Fahrzeuge sind die geltenden gesetzlichen Vorgaben und Sicherheitsanforderungen
zu beachten.

Sofern für das zu beschaffende Fahrzeug ein Acoustic Vehicle Alerting Systems (AVAS, vgl. EU (Europäische
Union) -Verordnungen: 2017/1576, Nr. 540/2014 sowie die Regelung Nr. 138 der Wirtschaftskommission für
Europa der Vereinten Nationen (UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) )) verfügbar ist,
wird dringend empfohlen, dieses in die Fahrzeugausstattung aufzunehmen.

Ladeinfrastruktur
Förderfähig ist die für den Betrieb der beantragten Fahrzeuge notwendige Ladeinfrastruktur
(Serienprodukte).
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Eine ausschließliche Beschaffung von Ladeinfrastruktur ist über den vorliegenden Förderaufruf nicht
möglich. Es wird jedoch hierzu auf die Möglichkeit der Förderung über die Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur
des BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) hingewiesen. (4)

Bereich

Ladeinfrastruktur

Fahrzeugklassen N1 – N3 Fahrzeugklassen N3, M3

Förderfähige

Ausgaben

An das öffentliche Netz
anschlussfähige Ladeinfrastruktur
mit allen notwendigen
Sicherheitskomponenten

In geprüften Einzelfällen die für
den Anschluss an das
Mittelspannungsnetz
notwendigen Komponenten (z.B.
Mittelspannungstrafo)

Nicht förderfähige

Ausgaben

(Beispiele)

Kosten zur Installation (z. B.)
Sockelplatten, Fundamente),
Baumaßnahmen, Inbetriebnahme,
Netzanschlussarbeiten und -kosten,
Betriebskosten, Gestaltungskosten

Kosten zur Installation (z. B.)
Sockelplatten, Fundamente),
Baumaßnahmen, Inbetriebnahme,
Netzanschlussarbeiten und
-kosten, Betriebskosten,
Gestaltungskosten

Für Ladeinfrastrukturtypen, die zum Zeitpunkt des Aufrufes verfügbar sind (Mobile Ladestationen, AC >= 3,7
kW (Kilowatt) [mit einem Ladepunkt], AC >= 11 kW (Kilowatt) [mit min. 2 Ladepunkten], DC 25–50 kW
(Kilowatt) , DC 51–149 kW (Kilowatt) und DC >= 150 kW (Kilowatt) ), wurden im Vorfeld durch die
zuwendungsgebende Stelle die förderfähigen Ausgaben ermittelt und in die verfügbare Excel-Datei (Anlage 2
– EfA) integriert. Diese im Vorfeld ermittelten Werte gelten als Pauschalen für den jeweiligen Typ der
Ladeinfrastruktur. Beim Nachweis der Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur durch ein Inbetriebnahme-
oder Abnahmeprotokoll kann der entsprechende Förderbetrag zum Pauschalwert für diese Ladeinfrastruktur
angefordert werden.

Für Ladeinfrastruktur der Fahrzeugklasse N1 gelten die Vorgaben zu den Steckertypen für Normal- und
Schnellladepunkte analog § 3 der Ladesäulenverordnung vom 9. März 2016 (BGBl. (Bundesgesetzblatt) I S.
457).

Für Ladeinfrastrukturtypen, die durch die Liste nicht abgedeckt werden, ist eine individuelle Ermittlung der
Ausgaben notwendig. Hierzu ist von den Antragstellenden ein entsprechendes Angebot einzuholen und im
Rahmen der Antragstellung vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt in diesen Fällen auf Basis der Rechnung und
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Nachweis der Inbetriebnahme. Bei Beantragung von Ladeinfrastruktur, die nicht in der vorgegebenen Liste
enthalten ist, erfolgt eine Prüfung, ob die Abweichung von diesen Standardmodellen notwendig und
angemessen ist.

3.1.2 Förderquote

Der vorliegende Förderaufruf richtet sich an Handwerksunternehmen und KMU (kleine und mittlere
Unternehmen) . Die Förderquote unterliegt damit den beihilferechtlichen Bestimmungen gemäß Art. 107 des
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Hiernach sind Förderquoten bis zu 40% zulässig.
Für mittlere und kleine Unternehmen kann ein zusätzlicher Bonus von 10% bzw. 20% zur Förderquote
gewährt werden, sofern das Vorhaben andernfalls nicht durchgeführt werden kann. Für die Gewährung des
sogenannten KMU (kleine und mittlere Unternehmen) -Bonus ist dem Antrag eine KMU (kleine und mittlere
Unternehmen) -Erklärung beizufügen.

3.2 Anforderungen an die Anträge

Pro antragstellendem Unternehmen darf nur ein Antrag gestellt werden. Die maximale Förderung pro
antragstellendem Unternehmen beträgt 10 Mio. (Millionen) EUR. Verbundene Unternehmen gelten als ein
antragstellendes Unternehmen.

Um die Vollständigkeit Ihrer Unterlagen zu überprüfen, steht Ihnen Anlage 1 – Formblatt zum Vorhaben zur
Verfügung.

Anträge sind über das easyonline Portal einzureichen (
).

Bitte beachten sie bei der Erstellung der Anträge die im Formular hinterlegten Ausfüllhinweise. Dort sind
auch die notwendigen Dokumente für die Antragstellung verlinkt.

Sie nden das Förderprogramm des BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) und den
entsprechenden Förderschwerpunkt im easyonline Portal unter folgenden Bezeichnungen:

• Fördermaßnahme: Projektförderung Elektromobilität des BMVI (Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur)

• Förderbereich: Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur

Folgende Dokumente müssen über das System eingereicht bzw. hochgeladen werden:

https://foerderportal.bund.de/easyonline (https://foerderportal.bund.de/easyonline)
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• der ausgefüllte Antrag auf Zuwendung auf Ausgabenbasis (AZA) (easyonline),

• das vollständig ausgefüllte Formblatt zum Vorhaben (Anlage 1),

• die Excel-Datei zur Ermittlung der förderfähigen Ausgaben (EfA) (Anlage 2),

• Bestätigung der Kommune, dass die Fahrzeugbeschaffung als Teil von Maßnahmen zur Umsetzung eines
kommunalen Elektromobilitätskonzeptes bzw. eines vergleichbaren Konzeptes angesehen wird.
(Mustervorlage)

• eine von Wirtschaftsprüfer*n/Steuerberater*n bestätigte KMU (kleine und mittlere Unternehmen)
-Erklärung,

• für große Unternehmen:
Bestätigung der Handwerkskammer über Eintrag in Handwerksrolle
bzw. Eintrag ins Gewerbeverzeichnis für zulassungsfreie Handwerke und handwerksähnliche Gewerbe
(gemäß Anlagen zur Handwerksordnung),

• aktueller Handelsregisterauszug,

• ausgefüllte Anlage C des Subventionsschreibens

• sofern Fahrzeuge beantragt werden, die nicht in der Excel-Datei (Anlage 2 – EfA) aufgeführt sind:
je ein Angebot/Kostenvoranschlag für das beantragte Elektrofahrzeug sowie für das vergleichbare
Referenzfahrzeug,

• sofern ein Ladeinfrastruktur-Typ beantragt wird, der nicht in der Excel-Datei (Anlage 2 – EfA) aufgeführt
ist:
Kostenvoranschlag/Angebot für die beantragte Ladeinfrastruktur.

Im Nachgang zur elektronischen Übermittlung des Antrags ist die unterschriebene Fassung des Antrags
postalisch beim Projektträger einzureichen. Die Frist für den postalischen Eingang ist der 14.09.2020, jedoch
spätestens 7 Tage nach elektronischer Übermittlung. Maßgebend ist der Poststempel.

Postadresse: Projektträger Jülich, Forschungszentrum Jülich GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) ,
Postfach 61 02 47, Fachbereich EVI2, 10923 Berlin

Zusätzlicher Versand per E-Mail: Senden Sie bitte die Tabelle zur Ermittlung der förderfähigen Ausgaben
(Anlage 2 – EfA) im Excel Format an die Programmgesellschaft NOW GmbH (Gesellschaft mit beschränkter
Haftung) über folgende E-Mail-Adresse: elektromobilitaet@now-gmbh.de.

3.3 Priorisierung eingegangener Anträge

Für den vorliegenden Förderaufruf stehen Haushaltsmittel in Höhe von 50 Mio. (Millionen) EUR zur
Verfügung.
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Die Vergabe der Fördermittel erfolgt in der Reihenfolge des Einganges förderfähiger, vollständiger und
fristgerecht eingereichter Anträge (Windhundverfahren), bis die zur Verfügung stehenden Mittel
aufgebraucht sind. Als Grundlage für die Feststellung der Reihenfolge ist die fortlaufende Kennung des
elektronischen Antragssystems (easy-Online) ausschlaggebend.

Das Antragsformular ist innerhalb von 7 Tagen postalisch an den Projektträger Jülich zu übersenden. Nach
Ablauf dieser Frist gilt der Antrag als unvollständig.

Unvollständige Anträge werden niedriger priorisiert und erst nach der Bewilligung der vollständigen Anträge
bearbeitet, sofern noch ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Die Reihenfolge der Bewilligung innerhalb
dieser Gruppe ergibt sich unverändert durch die fortlaufende Kennung über easy-Online.

3.4 Anforderungen an die Berichterstattung

3.4.1 Verpichtende Berichterstattung

Die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Vorhabens richtet sich nach den Allgemeinen
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) in der jeweils geltenden Fassung
und wird in den „weiteren Nebenbestimmungen und Hinweisen“ zum Zuwendungsbescheid verankert.

Danach ist die Vorlage eines jährlichen Zwischenberichts und eines abschließenden Schlussberichts
notwendig. Die Vorlagen werden mit dem Bescheid und auf der Internetseite des Projektträgers zur
Verfügung gestellt.

3.4.2 Unterstützung der programmatischen Begleitforschung

Zur weiteren Bewertung und Erfolgskontrolle der Fördermaßnahme innerhalb der programmatischen
Begleitforschung des BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) sind weitere Daten und
Informationen von Relevanz. Diese beziehen sich auf Betriebsdaten der Fahrzeuge und Ladeinfrastrukturen
zu denierten Zeitpunkten (u.a. zur Inbetriebnahme und nach repräsentativen Betriebszeiträumen). Eine
Bereitstellung dieser Daten und Informationen, z.B. durch Übermittlung von Fahrtenbüchern, Fahrdaten aus
Datenloggern in Fahrzeugen oder Ladedaten von Fahrzeugen oder Lade-Infrastrukturen unterstützt die
Programmbegleitforschung in besonderem Maße.

Anforderungen an entsprechende Fahr- und Ladedaten sind innerhalb bestehender Minimaldatensets
geregelt, können aber anforderungsspezisch angepasst werden. Die „Minimaldatensets zur Erhebung von
Forschungsdaten in der Elektromobilität“ sind über die Website der NOW GmbH (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung) im Bereich „Service“ unter „Publikationen“ abrufbar:

https://www.now-gmbh.de/content/service/3-publikationen/2-modellregionen-elektromobilitaet/min…

Förderdatenbank - Förderprogramme - Förderrichtlinie https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/B...

25 von 27 10.09.2021, 22:21

https://www.now-gmbh.de/content/service/3-publikationen/2-modellregionen-elektromobilitaet/minimaldatensets-zu-erhebung-von-forschungsdaten-in-der-elektromobilitaet.pdf
https://www.now-gmbh.de/content/service/3-publikationen/2-modellregionen-elektromobilitaet/minimaldatensets-zu-erhebung-von-forschungsdaten-in-der-elektromobilitaet.pdf
https://www.now-gmbh.de/content/service/3-publikationen/2-modellregionen-elektromobilitaet/minimaldatensets-zu-erhebung-von-forschungsdaten-in-der-elektromobilitaet.pdf
https://www.now-gmbh.de/content/service/3-publikationen/2-modellregionen-elektromobilitaet/minimaldatensets-zu-erhebung-von-forschungsdaten-in-der-elektromobilitaet.pdf


.

Unmittelbare Rückfragen dazu können auch über untenstehende Kontaktdaten an die NOW gestellt werden.

Zuwendungsempfänger verpichten sich ferner:

• die bei Projektbeantragung übermittelten Stammdaten der Fahrzeuge und der betriebsnotwendigen
Ladeinfrastruktur (bei parallelem Aufbau) zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme zu aktualisieren. Dazu wird
das zentrale Datenmonitoring innerhalb der Programmbegleitforschung einen bereits projektspezisch
ausgefüllten Erfassungsbogen online zur Verfügung stellen, der durch die Zuwendungsempfänger zu
überprüfen und bei Bedarf zu korrigieren ist.

• zwei Jahre ab Kauf des ersten Fahrzeugs halbjährlich Betriebsdaten der Fahrzeuge und der
Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Dazu wird das zentrale Datenmonitoring ebenfalls eine
Abfrage zur Aktualisierung der Betriebsdaten online zur Verfügung stellen.

4. Information und Kontaktdaten

Alle Unterlagen und Informationen nden Sie auf der Website von PtJ:

Häug gestellte Fragen werden hier beantwortet. Bitte prüfen Sie vor Ihrer Anfrage, ob die Frage dort bereits
beantwortet wird:

E-Mail-Anfragen können an folgende Adresse gesendet werden: ptj-evi2-emob@fz-juelich.de.

Während der Antragsphase ist zusätzlich eine Hotline zur Antragsberatung geschaltet. Diese erreichen Sie
von Montag bis Freitag, zwischen 9 und 16 Uhr unter der Telefonnummer: 030-20199 3500.

Bei Fragen zur Programm-Begleitforschung wenden Sie sich bitte an die NOW GmbH (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung) , telefonisch unter 030-311 6116-61 (Montag bis Freitag, 10–15 Uhr) oder per Mail an:
elektromobilitaet@now-gmbh.de.

(1) KMU (kleine und mittlere Unternehmen) -Denition:

(2) bezogen auf die Mindesthaltedauer

https://www.ptj.de/elektromobilitaet-bmvi/invest (https://www.ptj.de/elektromobilitaet-bmvi/invest)

https://www.ptj.de/projektfoerderung/elektromobilitaet-bmvi/invest/faq (https://www.ptj.de/elektrom…

https://www.foerderinfo.bund.de/de/kmu-denition-der-europaeischen-kommission-972.php (https://
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(3) Zu Konditionen des Umweltbonus können Sie sich hier informieren:

(4)

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieefzienz/Elektromobilitaet/Neuen_Antrag_stellen/neuen_an

http://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Elektromobilitaet/Ladeinfrastruktur/Ladeinfrastruktur.ht

Drucken

© 2021 www.bmwi.de
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Richtlinie

Bekanntmachung der Richtlinie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder

Vom 22. Oktober 2020

Präambel

Der Wald ist systemrelevant. Klimastabile, naturnahe Wälder und ihre nachhaltige Bewirtschaftung schützen das Klima, sichern die
Biodiversität und sind der wichtigste Erholungsort der Deutschen. Nachhaltig bewirtschaftete Wälder liefern den klimafreundlichen Rohstoff
Holz und sichern Arbeit und Einkommen. Dem Erhalt der Wälder und der nachhaltigen Forstwirtschaft kommt daher eine besondere
Bedeutung zu.

Die Corona-Pandemie verstärkt durch negative Auswirkungen auf die Holz-Absatzmärkte und Logistikstrukturen die Folgen von
Extremwetterereignissen der Jahre 2017 bis 2020 mit Stürmen, Dürreperioden und Schädlingsbefall für die deutsche Forstwirtschaft. Die
privaten und kommunalen Forstbetriebe sind mit wirtschaftlichen Herausforderungen und Härten konfrontiert, die in der Geschichte
beispiellos sind. Durch eine einmalige flächenbezogene Prämie sollen privaten und kommunalen Waldeigentümern entstandene Schäden
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teilweise kompensiert und gleichzeitig eine nachhaltige Waldwirtschaft, die über den gesetzlichen Standard hinausgeht, unterstützt werden.

1 Zweck der Prämie

Die Prämie hat folgende Ziele:

Beitrag zum Erhalt der Wälder und der gesellschaftlichen unverzichtbaren Waldfunktionen durch Unterstützung einer über den gesetzlichen
Standard hinausgehenden nachhaltigen Bewirtschaftung der privaten und kommunalen Forstbetriebe angesichts der ökonomischen Folgen
des Klimawandels und der Corona-Pandemie.

Der Bund gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) eine waldflächenbezogene Prämie.

2 Gegenstand der Prämie

Vor dem Hintergrund der massiven Waldschäden und des mit der Überlastung der Holzmärkte verursachten Preisverfalls für Holz seit dem
Jahr 2018 wird den privaten und kommunalen Waldeigentümern ein einmaliger pauschaler flächenbezogener Teilausgleich von dadurch
verursachten Bestands- und Einnahmeverlusten gezahlt.

Grundlage der Prämie sind die durch das Thünen-Institut ermittelten durchschnittlichen Bestands- und Einnahmeverluste pro Hektar der
privaten und kommunalen Waldeigentümer für die gesamte Bundesrepublik Deutschland.

3 Leistungsempfänger

3.1 Leistungsempfänger kann eine natürliche oder eine juristische Person des Privat- oder öffentlichen Rechts sein, die als Unternehmer im
Sinne des § 136 Absatz 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) rechtmäßig eine Waldfläche nach § 2 des Bundeswaldgesetzes
bewirtschaftet und dies in Schriftform belegt.

3.2 Als Leistungsempfänger ausgeschlossen sind Bund und Länder sowie juristische Personen des Privat- oder öffentlichen Rechts, deren
Kapitalvermögen sich zu mindestens 25 Prozent in den Händen des Bundes oder der Länder befindet sowie Stiftungen des Privat- oder
öffentlichen Rechts, die zu mindestens 25 Prozent durch Kapital von Bund oder Ländern errichtet wurden.

3.3 Unternehmer im Sinne von Nummer 3.1, deren Unternehmen mit anderen Unternehmen verbunden (verbundene Unternehmen im
Sinne des § 15 des Aktiengesetzes) sind und diese anderen Unternehmen die Kriterien der Nummer 3.2 erfüllen, sind nicht antragsberechtigt.

3.4 Von der Prämie ausgeschlossen sind Unternehmen,

3.4.1 bei denen es sich um Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Artikel 2 Absatz 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/20141) handelt
oder

3.4.2 über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist. Dasselbe gilt für Antragsteller und, sofern der
Antragsteller eine juristische Person ist, für den Inhaber der juristischen Person, die eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 der
Zivilprozessordnung oder § 284 der Abgabenordnung abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpflichtet sind.

4 Leistungsvoraussetzungen und Bemessungsgrundlage

4.1 Voraussetzung für die Gewährung der Prämie sind:

4.1.1 Nachweis, aus dem sich ergibt, dass der Antragsteller Unternehmer im Sinne des § 136 Absatz 3 SGB VII für eine Waldfläche im Sinne
des § 2 des Bundeswaldgesetzes ist. Diese Voraussetzung gilt nicht für kommunale Waldeigentümer.

4.1.2 Zertifizierung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung der nach Nummer 4.1.1 nachgewiesenen Waldfläche durch Vorlage eines
Zertifikats des Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes Deutschland (PEFC), des Forest Stewardship Council
Deutschland (FSC), der Naturland Richtlinien zur Ökologischen Waldnutzung (Naturland) oder eines vergleichbaren Zertifikats. Die
Zertifizierung kann bis zum 30. September 2021 (Ausschlussfrist) nachgereicht werden. Eine Auszahlung der Prämie erfolgt erst, wenn die
Zertifizierung vorliegt.

4.1.3 Abgabe der Selbstverpflichtung, das in Nummer 4.1.2 bezeichnete Forstzertifikat für mindestens zehn Jahre ab dem Zeitpunkt der
Auszahlung der Prämie zu halten, Nachweispflicht über den Fortbestand der Zertifizierung in diesem Zeitraum sowie Zustimmung zur
Rückforderung und Rückzahlung der verzinsten Prämie im Fall der freiwilligen Aufgabe der Zertifizierung oder der vorzeitigen Aberkennung
des Zertifikats.

5 Kumulierungsregelungen

5.1 Eine Kumulierung mit Zuwendungen aus anderen Förderprogrammen für den Ausgleich von Bestands- und Einnahmeverlusten aufgrund
von Waldschäden und des mit der Überlastung der Holzmärkte verursachten Preisverfalls für Holz seit dem 1. Januar 2018 bis zum
Inkrafttreten dieser Richtlinie ist nur zulässig bis zur Höhe der jeweils einschlägigen Beihilfehöchstintensität bzw. des einschlägigen
Beihilfehöchstbetrags, der in einer Gruppenfreistellungsverordnung oder in einem Beschluss der Kommission festgelegt ist.

5.2 Auf Grundlage dieser Richtlinie im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1407/20132) gewährte Beihilfen dürfen bis zu dem in Nummer
7.1 genannten Höchstbetrag mit De-minimis-Beihilfen nach anderen De-minimis-Verordnungen kumuliert werden. Bei Kumulierung mit

 



Beihilfen nach der Verordnung (EU) Nr. 360/20123) gilt abweichend von Satz 1 der dort festgelegte Höchstbetrag.

6 Subventionserheblichkeit

6.1 Der Leistungsempfänger ist darauf hinzuweisen, dass seine Angaben zu den Prämienvoraussetzungen und zu anderen öffentlichen
Förderungen und Beihilfen subventionserheblich gemäß § 264 des Strafgesetzbuchs (StGB) in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes
sind.

7 Beihilferechtliche Bestimmungen

7.1 Die Prämie wird als De-minimis-Beihilfe nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 gewährt. Die Gesamtsumme der einem
einzigen Unternehmen im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 gewährten De-minimis-Beihilfen darf 200.000
Euro bezogen auf einen Zeitraum von drei Steuerjahren nicht übersteigen. Unternehmenstransaktionen sind gemäß Artikel 3 Absatz 8 und 9
der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 zu berücksichtigen. Der Antragsteller hat in seinem Antrag darzulegen und, soweit erforderlich, bis zum
Zeitpunkt der Förderungsgewährung nachzureichen, wann und in welcher Höhe er – unabhängig vom Beihilfegeber – in den letzten drei
Jahren De-minimis-Beihilfen nach der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 erhalten hat. Dabei hat er auch anzugeben, welche Beihilfeanträge
gegenwärtig gestellt sind. Die Angaben sind subventionserheblich.

7.2 Der Antragsteller erhält im Fall einer De-minimis-Beihilfe einen Leistungsbescheid, dem eine „De-minimis“-Bescheinigung beigefügt ist.
Diese Bescheinigung ist zehn Jahre vom Unternehmen aufzubewahren und der bewilligenden Stelle auf deren Anforderung innerhalb von
einer Woche oder einer in der Anforderung festgesetzten längeren Frist vorzulegen.

7.3 Die Bescheinigungen sind bei zukünftigen Beantragungen als Nachweis für die vergangenen Beihilfen vorzulegen.

8 Art, Umfang und Höhe der Prämie

8.1 Die Leistung wird als nicht rückzahlbare Prämie gewährt.

8.2 Bemessungsgrundlage für die Prämie ist die durch den Antragsteller im Sinne von Nummer 4.1.1 und im Sinne von Nummer 4.1.2 dieser
Richtlinie zertifizierte Waldfläche. Wenn und soweit die nach den Nummern 4.1.1 und 4.1.2 nachgewiesenen Flächen im Umfang voreinander
abweichen, ist der Nachweis mit dem geringeren Umfang Bemessungsgrundlage.

8.3 Die Höhe der Prämie je Hektar Waldfläche mit PEFC-Zertifikat oder einem vergleichbaren Zertifikat im Sinne von Nummer 8.2 beträgt 100
Euro und mit FSC-, Naturland- oder einem vergleichbaren Zertifikat im Sinne von Nummer 8.2 120 Euro je Hektar.

8.4 Prämien unterhalb eines Auszahlungsbetrags von 100 Euro pro Antrag werden nicht gewährt.

8.5 Kosten und Ausgaben, die dem Antragsteller vor der Antragstellung entstanden sind oder durch die Antragstellung entstehen, bleiben
unberücksichtigt und sind nicht leistungsfähig.

8.6 Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Prämie besteht nicht. Die Gewährung der Prämie steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit
entsprechender Haushaltsmittel. Die zuständige Stelle (Bewilligungsbehörde) entscheidet aufgrund pflichtgemäßen Ermessens.

9 Antrags- und Bewilligungsverfahren

9.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Prämie, für den Nachweis sowie für die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung
des Leistungsbescheids und die Rückforderung der Bundesmittel ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zuständig,
soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes etwas Anderes bestimmt ist.

Soweit auf Grund einer anderweitigen Bestimmung für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Prämie, für den Nachweis sowie für
die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Leistungsbescheides und die Rückforderung der Bundesmittel die Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), Gülzow-Prüzen, zuständig ist, kann sich die FNR zur Erledigung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.
Soweit sich die FNR zur Erledigung ihrer Aufgaben Dritter bedient, werden diese im Leistungsbescheid mit ihren Aufgaben benannt.

9.2 Anträge auf Gewährung einer Prämie sind über das elektronische Antragssystem unter  unter Beachtung
der im Antragsportal bekannt gemachten Antragsverfahrensbestimmungen bis spätestens 31. Oktober 2021 (Ausschlussfrist) einzureichen.

9.3 Der Antragstellung für die Prämie sind von den Antragstellern folgende Unterlagen beizufügen:

9.3.1 Eigenerklärung über die pflichtgemäße Entrichtung der Beiträge nach § 150 Absatz 1 SGB VII. Diese Unterlage ist nicht von den
kommunalen Waldeigentümern beizufügen.

9.3.2 Aktuell gültige Urkunde eines anerkannten Zertifikats gemäß Nummer 4.1.2 für die Antragsfläche.

9.3.3 Eigenerklärung zu Nummer 3.2 und 3.3.

9.3.4 Selbstverpflichtung nach Nummer 4.1.3.

9.3.5 De-minimis-Erklärung nach Nummer 7.1.

www.bundeswaldpraemie.de
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9.3.6 Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung und -übermittlung nach Datenschutzgrundverordnung im Sinne dieser Richtlinie.

9.3.7 Erklärung zu § 264 StGB (subventionserhebliche Tatsachen).

9.3.8 Nachweis der Antragsfläche durch Vorlage des letzten Beitragsbescheides über die Unfallversicherung der Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau nach § 136 Absatz 3 SGB VII und Angabe des Aktenzeichens der landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft. Der Beitragsbescheid muss nicht beigefügt werden, soweit der Nachweis auch durch einen Datenaustausch der FNR
mit der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau erbracht werden kann. Ob dies der Fall ist, kann den
Antragsunterlagen entnommen werden. Die Unterlage ist nicht von den kommunalen Waldeigentümern beizufügen.

9.4 Für die Rückforderung gewährter Prämien gilt das VwVfG, insbesondere die §§ 48, 49, 49a VwVfG, soweit nicht nach dieser Richtlinie
Abweichendes geregelt ist.

9.5 Der Prämienempfänger erklärt sich damit einverstanden, dass die im Förderantrag angegebenen Daten und die gewährten Subventionen
zur Feststellung der Steuerpflicht und Steuererhebung den zuständigen Finanzbehörden übermittelt werden dürfen, ein Datenaustausch mit
der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau zur Überprüfung der Angaben (Name, Anschrift und Waldflächengrößen
der beantragenden Unternehmer) im Förderantrag durchgeführt werden darf und die Unterlagen, die für die Bemessung der Prämie von
Bedeutung sind, mindestens zehn Jahre aufzubewahren sind. Längere Aufbewahrungsfristen nach anderen Vorschriften bleiben davon
unberührt. Dem Antragsteller kann aufgegeben werden, weitere Unterlagen (zum Beispiel Gesellschaftsvertrag, Satzung, Grundbuchauszug,
Pachtvertrag, Jahresabschluss, Unbedenklichkeitserklärung des Finanzamts) vorzulegen.

10 Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.

Diese Richtlinie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft.

                        

1) Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen
mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom
26.6.2014, S. 1; L 283 vom 27.9.2014, S. 65), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2020/972 (ABl. L 215 vom 7.7.2020, S. 3) geändert worden
ist.

2) Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über
die Arbeitsweise der EU auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2020/972 (ABl. L 215 vom
7.7.2020, S. 3) geändert worden ist.

3) Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse erbringen (ABl. L 114 vom 26.4.2012, S. 8), die durch die Verordnung (EU) 2018/1923 (ABl. L 313 vom 10.12.2018, S. 2) geändert
worden ist.
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2.0 Pläne für die Entwicklung ländlicher Gemeinden

3.0 Regionalmanagement

4.0 Dorfentwicklung

5.0 Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen

6.0 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes

7.0 Breitbandversorgung ländlicher Räume

8.0 Kleinstunternehmen der Grundversorgung

9.0 Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen

10.0 Regionalbudget

Begriffsbestimmungen

Region ist ein Gebiet mit räumlichem oder funktionalem Zusammenhang.

Lokale Aktionsgruppen sind öffentlich-private Partnerschaften im Sinne des Artikels 34 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 (1).

Regionalmanagement ist eine querschnittsorientierte Dienstleistung zur Initiierung, Organisation und Umsetzungsbegleitung ländlicher
Entwicklungsprozesse.

Grundversorgung ist die Deckung der Bedürfnisse der Bevölkerung mit Gütern oder Dienstleistungen des täglichen bis wöchentlichen sowie
des unregelmäßigen aber unter Umständen dringlich vor Ort zu erbringenden oder lebensnotwendigen Bedarfs.

Dorfgemäße Gemeinschaftseinrichtungen sind Einrichtungen für soziale und kulturelle Zwecke wie Begegnungsstätten für die ländliche
Bevölkerung.

Einrichtungen für Basisdienstleistungen sind Einrichtungen, die zum Zwecke der Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung geschaffen
werden.

Mehrfunktionshäuser sind Einrichtungen mit mehreren Zweckbestimmungen zur Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung sowie für
soziale und kulturelle Zwecke.

Finanzschwache Gemeinden/Gemeindeverbände werden von den Ländern entsprechend den landesspezifischen Gegebenheiten
ausgewählt. Die Stadtstaaten verfahren gebietsbezogen entsprechend.

Als sachgerechte Kriterien für Finanzschwäche gelten

die Teilnahme an einem landesrechtlichen Hilfs- oder Haushaltssicherungsprogramm

der Empfang von Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

eine hohe Verschuldung (insbesondere Höhe der Kassen-kreditbestände) sowie

sonstige einnahme- oder ausgabeseitige Kriterien (z.B. geringe Steuer-, Finanz- oder Umlagekraft, Arbeitslosenquote, Höhe der
Sozialausgaben).

Die Auswahl des Kriteriums oder der Kriterien obliegt den Ländern. Die Länder teilen dem Bund die Kriterien mit, anhand derer die Auswahl
getroffen wurde.

Im Ergebnis dürfen höchstens 50 Prozent der Gemeinden/ Gemeindeverbände des jeweiligen Flächenlandes bzw. der Gebiete eines
Stadtstaates höhere Fördersätze gewährt werden. Abweichungen hiervon sind zu begründen und nur im Einvernehmen mit dem Bund
zulässig.

Allgemeiner Zweck der Förderung

Zweck der Förderung ist es, zur Verbesserung der Agrarstruktur im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union unter
Berücksichtigung der

Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse, einschließlich der erreichbaren Grundversorgung, attraktiver und lebendiger Ortskerne und der
Behebung von Gebäudeleerständen,

 



Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung,

Belange des Natur- , Umwelt- und Klimaschutzes,

Reduzierung der Flächeninanspruchnahme

demografischen Entwicklung sowie der

Digitalisierung

die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiterzuentwickeln. Die Maßnahmen sollen zu einer
positiven Entwicklung der Agrarstruktur, zur Verbesserung der Infrastruktur ländlicher Gebiete und zu einer nachhaltigen Stärkung der
Wirtschaftskraft beitragen.

Die Umsetzung gebietsbezogener lokaler Entwicklungsstrategien (LEADER) kann mit den Maßnahmen 1.0 bis 10.0 unterstützt werden.

Förderung finanzschwacher Gemeinden/Gemeinde-verbände

In finanzschwachen Gemeinden/Gemeindeverbänden können bei den Maßnahmen 1.0 bis 6.0 und 9.0 bei Zuwendungen an
Gemeinden/Gemeindeverbände und bei den Maßnahmen 4.0, 6.0 und 9.0 zusätzlich den Teilnehmergemeinschaften und deren
Zusammenschlüsse nach FlurbG, soweit sie die Maßnahmen auf Grundlage des FlurbG für Gemeinden/Gemeindeverbände als Träger der
Maßnahmen ausführen und soweit sie die von diesen verursachten Ausführungskosten zu tragen haben, um bis zu 20 Prozentpunkte höhere
Fördersätze gewährt werden. Der Fördersatz darf insgesamt 90% nicht überschreiten.

Die Förderung ist befristet bis zum 31.12.2023.

1.0 Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte (ILEK)

1.1 Zuwendungszweck

Schaffung regionaler strategisch-planerischer Grundlagen für ländliche Entwicklung.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

1.2.1 Förderfähig ist die Vorbereitung und Erarbeitung von integrierten Konzepten zur ländlichen Entwicklung (ILEK).

1.2.2 Nicht förderfähig sind:

a) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,

b) Leistungen der öffentlichen Verwaltung.

1.3 Zuwendungsempfänger

a) Gemeinden und Gemeindeverbände (2),

b) Zusammenschlüsse der regionalen Akteure gem. Nummer 1.6.4 mit eigener Rechtspersönlichkeit unter Einschluss von Gemeinden
oder Gemeindeverbänden.

1.4 Art und Höhe der Zuwendungen

1.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

1.4.2 Zuschüsse können bis zu einer Höhe von 75% der förderfähigen Ausgaben gewährt werden.

1.4.3 Der Zuschuss je Konzept kann für einen Zeitraum von 7 Jahren einmalig bis zu 70.000 Euro betragen. Eine Fortschreibung des Konzepts
ist mit einem Zuschuss von bis zu 35.000 Euro möglich. Die Festlegung der Kosten kann bis zu einem Volumen von 50.000 Euro auf Basis von
Pauschalen erfolgen.

1.5 Zuwendungsvoraussetzungen

Die ILEK müssen mindestens folgende Elemente beinhalten:

a) Kurzbeschreibung der Region,

b) Analyse der regionalen Stärken und Schwächen,

 



c) Auflistung der Entwicklungsziele und geeigneter Prüfindikatoren,

d) Darlegung der Entwicklungsstrategie einschließlich einer Digitalstrategie, der Handlungsfelder und Leitprojekte,

e) regionale Kriterien zur Auswahl der Förderprojekte,

f) Kriterien für die Bewertung der Zielerreichung.

Bei der Erarbeitung des ILEK sollen gleichwertige Lebensverhältnisse einschließlich der erreichbaren Grundversorgung, attraktiver und
lebendiger Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleerständen, der Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, die Möglichkeiten zur
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, die demografische Entwicklung sowie die Möglichkeiten der Digitalisierung und Datennutzung
berücksichtigt werden.

1.6 Sonstige Bestimmungen

1.6.1 Die Konzepte können sich bei begründetem Bedarf problemorientiert auf räumliche und thematische Schwerpunkte beschränken.

1.6.2 Das ILEK ist im Rahmen seiner Zielsetzung mit bereits vorhandenen oder beabsichtigten Planungen, Konzepten oder Strategien in der
Region abzustimmen. Der Abstimmungsprozess ist zu dokumentieren. Die Dokumentation ist Bestandteil des ILEK.

1.6.3 Je genau abgegrenzter Region ist bezogen auf die Aktivitäten der ländlichen Entwicklung jeweils nur ein integriertes
Entwicklungskonzept förderfähig.

1.6.4 In die Erarbeitung des ILEK sollen die Bevölkerung und die relevanten Akteure der Region einschließlich lokaler Aktionsgruppen
einbezogen werden. Dazu gehören in der Regel

a) die landwirtschaftlichen Berufsvertretungen,

b) die Gebietskörperschaften,

c) die Einrichtungen der Wirtschaft,

d) die Verbraucherverbände,

e) die Umweltverbände,

f) die Träger öffentlicher Belange.

2.0 Pläne für die Entwicklung ländlicher Gemeinden

2.1 Zuwendungszweck

Schaffung gemeindlicher Planungsgrundlagen.

2.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

2.2.1 Förderfähig ist die Erarbeitung von Plänen für die Entwicklung in ländlichen Gemeinden.

2.2.2 Nicht förderfähig sind:

a) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,

b) Leistungen der öffentlichen Verwaltung.

2.3 Zuwendungsempfänger Gemeinden und Gemeindeverbände (2).

2.4 Art und Höhe der Zuwendungen

2.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

2.4.2 Zuschüsse können bis zu einer Höhe von 75% der förderfähigen Ausgaben gewährt werden.

2.4.3 Der Zuschuss je Vorhaben kann für einen Zeitraum von 7 Jahren bis zu 50.000 Euro betragen. Eine Fortschreibung der Planung ist mit
einem Zuschuss von bis zu 25.000 Euro möglich. Die Festlegung der Kosten kann bis zu einem Volumen von 50.000 Euro auf Basis von
Pauschalen erfolgen.

2.5 Zuwendungsvoraussetzungen

Die gemeindlichen Pläne müssen mindestens folgende Elemente beinhalten:

 



Die gemeindlichen Pläne müssen mindestens folgende Elemente beinhalten:

a) Kurzbeschreibung des Gemeindegebiets/der Gemeindegebiete,

b) Analyse der Stärken und Schwächen des Gebiets

c) Darlegung der Entwicklungsstrategie und der wichtigsten Projekte.

Bei der Erarbeitung der gemeindlichen Pläne sollen gleichwertige Lebensverhältnisse einschließlich der erreichbaren Grundversorgung,
attraktiver und lebendiger Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleerständen, der Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, die Möglichkeiten
zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, die demografische Entwicklung sowie die Möglichkeiten der Digitalisierung und
Datennutzung berücksichtigt werden.

2.6 Sonstige Bestimmungen

2.6.1 Die Konzepte können sich bei begründetem Bedarf problemorientiert auf räumliche und thematische Schwerpunkte beschränken.

2.6.2 Die Pläne sind im Rahmen ihrer Zielsetzung mit bereits vorhandenen oder beabsichtigten Planungen, Konzepten oder Strategien in der
Region abzustimmen. Der Abstimmungsprozess ist zu dokumentieren. Die Dokumentation ist Bestandteil der Pläne.

3.0 Regionalmanagement

3.1 Zuwendungszweck

Ländliche Entwicklungsprozesse durch

a) Information und Aktivierung der Bevölkerung,

b) Identifizierung und Erschließung regionaler Entwicklungspotenziale,

c) Identifizierung zielgerichteter Projekte,

d) Identifizierung von digitalen Anwendungsmöglichkeiten und Projekten,

e) Vernetzung der regionalen Akteure

zu initiieren, zu begleiten, zu organisieren und Entwicklungskonzepte umzusetzen.

3.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

3.2.1 Förderfähig sind Personal- und Sachleistungen für die Durchführung des Regionalmanagements.

3.2.2 Nicht förderfähig sind:

a) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,

b) Leistungen der öffentlichen Verwaltung,

c) einzelbetriebliche Beratung.

3.3 Zuwendungsempfänger

a) Gemeinden und Gemeindeverbände(2),

b) Zusammenschlüsse der regionalen Akteure gemäß Nummer 3.6.2 mit eigener Rechtspersönlichkeit unter Einschluss von Gemeinden
oder Gemeindeverbänden.

3.4 Art und Höhe der Zuwendungen

3.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

3.4.2 Ein Zuschuss kann für einen Zeitraum von höchstens sieben Jahren bis zu einer Höhe von 75% der förderfähigen Ausgaben gewährt
werden. Der Zuschuss kann bei erfolgreicher Evaluierung des Entwicklungsprozesses einmalig um höchstens fünf Jahre verlängert werden.

3.4.3 Der Zuschuss kann jährlich bis zu 90.000 Euro betragen. Die Festlegung der Kosten kann bis zu einem Volumen von 50.000 Euro je Jahr
auf Basis von Pauschalen erfolgen.

3.5 Zuwendungsvoraussetzungen

 



Das Regionalmanagement ist nur dann förderfähig, wenn Stellen außerhalb der öffentlichen Verwaltung die Funktion des
Regionalmanagements wahrnehmen.

3.6 Sonstige Bestimmungen

3.6.1 Das Regionalmanagement stimmt sich mit den Stellen in der Region ab, die ähnliche Ziele verfolgen. Der Abstimmungsprozess ist zu
dokumentieren.

3.6.2 In die Arbeit eines geförderten Regionalmanagements sollen die relevanten Akteure der Region einschließlich lokaler Aktionsgruppen
einbezogen werden. Dazu gehören in der Regel

a) die landwirtschaftlichen Berufsvertretungen,

b) die Gebietskörperschaften,

c) die Einrichtungen der Wirtschaft,

d) die Verbraucherverbände,

e) die Umweltverbände,

f) die Träger öffentlicher Belange.

3.6.3 Je genau abgegrenzter Region ist bezogen auf die Aktivitäten der ländlichen Entwicklung jeweils nur ein Regionalmanagement
förderfähig.

4.0 Dorfentwicklung (3)

4.1 Zuwendungszweck

Erhaltung, Gestaltung und Entwicklung ländlich geprägter Orte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen Bevölkerung.

4.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

4.2.1 Förderfähig sind

a) die Dorferneuerungs- und Dorfentwicklungsplanung (inkl. Datennutzung und digitalen Anwendungsmöglichkeiten),

b) die Initiierung, Begleitung, Umsetzung und Verstetigung von Veränderungsprozessen einschließlich Dorfmoderation,

c) die Gestaltung von dörflichen Plätzen, Straßen, Wegen, Freiflächen sowie Ortsrändern,

d) die Schaffung, Erhaltung und der Ausbau dorfgemäßer Gemeinschaftseinrichtungen,

e) Mehrfunktionshäuser, Räume zur gemeinschaftlichen Nutzung sowie Co-Working Spaces,

f) die Schaffung, Erhaltung und der Ausbau sonstiger sozialbezogener dörflicher Infrastruktureinrichtungen,

g) die Erhaltung und Gestaltung von Gebäuden einschließlich des Innenausbaus und der dazugehörigen Hof-, Garten- und Grünflächen,

h) die Verlegung von Nahwärmeleitungen,

i) die Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und der Ausbau von Freizeit- und Naherholungseinrichtungen,

j) Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz,

k) die Umnutzung dörflicher Bausubstanz,

l) der Abriss oder Teilabriss von Bausubstanz im Innenbereich, die Entsiegelung brach gefallener Flächen sowie die Entsorgung der dabei
anfallenden Abrissmaterialien,

m) die Entwicklung von IT- und softwaregestützten Lösungen zur Förderung der Infrastruktur ländlicher Gebiete im Rahmen der
Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 7 des GAKG und die Durchführung von
Schulungsmaßnahmen zu deren Implementierung und Anwendung.

Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen im Zusammenhang mit Vorhaben nach Nummer 4.2.1 sowie Projektausgaben für Architekten-
und Ingenieurleistungen können ebenfalls gefördert werden.

 



4.2.2 Nicht förderfähig sind:

a) Bau- und Erschließungsvorhaben in Neubau-, Gewerbe- und Industriegebieten,

b) der Landankauf mit Ausnahme

• des Landzwischenerwerbs in Verfahren nach dem FlurbG (4) und dem LwAnpG (5) sowie

• des Ankaufs von bebauten Grundstücken durch Gemeinden und Gemeindeverbände zur Realisierung von Vorhaben nach Nummer
4.2.1, soweit dieser 10% der förderfähigen Gesamtausgaben nicht übersteigt,

c) Kauf von Lebendinventar,

d) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,

e) Leistungen der öffentlichen Verwaltung,

f) laufender Betrieb,

g) Unterhaltung,

h) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem BauGB.

4.3 Zuwendungsempfänger

a) Gemeinden, Gemeindeverbände (2), Teilnehmergemeinschaften und deren Zusammenschlüsse sowie gemeinnützige juristische
Personen,

b) natürliche Personen, Personengesellschaften sowie nicht unter a) genannte juristische Personen des öffentlichen Rechts sowie des
privaten Rechts.

4.4 Art und Höhe der Zuwendungen

4.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

4.4.2 Für die Finanzierung der Vorhaben können Zuschüsse in folgender Höhe gewährt werden:

a) bis zu 65% der förderfähigen Ausgaben bei Zuwendungsempfängern nach Nummer 4.3 a),

b) bis zu 35% der förderfähigen Ausgaben bei Zuwendungsempfängern nach Nummer 4.3 b).

4.4.3 Bei Vorhaben, die der Umsetzung eines von der zuständigen Landesbehörde anerkannten ILEK nach Nummer 1.0 oder einer lokalen
Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen, können die Fördersätze um bis zu 10 Prozentpunkte gegenüber den Fördersätzen von 4.4.2 erhöht
werden.

4.4.4 Bei Vorhaben von landesweitem Interesse können für Vorarbeiten Zuschüsse bis zu 100% der förderfähigen Ausgaben gewährt werden.
Dies ist von der Bewilligungsbehörde zu begründen.

4.4.5 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfänger nach Nummer 4.3 a) mit Ausnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden
und im Rahmen von bürgerschaftlichem Engagement der Bürgerinnen und Bürger unentgeltlich erbrachte Arbeitsleistungen können mit bis
zu 60% des Betrages, der sich bei Vergabe der Leistungen an ein Unternehmen (ohne Berechnung der Umsatzsteuer) ergeben würde,
berücksichtigt werden. Bei Abrechnung nach allgemein festgesetzten Verrechnungssätzen können diese Arbeitsleistungen pauschal
berücksichtigt werden. Die Summe der Zuwendungen für Sachleistungen darf die Summe der baren Ausgaben nicht überschreiten.

4.5 Zuwendungsvoraussetzungen

4.5.1 Die Vorhaben können in Orten mit bis zu 10.000 Einwohnern gefördert werden.

4.5.2 Die unter 4.2.1 k) genannten Vorhaben können nur in den von den Ländern definierten Gebieten zur Umsetzung der europäischen
Agrarpolitik für den ländlichen Raum durchgeführt werden.

4.6 Sonstige Bestimmungen

4.6.1 Vorhaben, die außerhalb eines ILEK nach Nummer 1.0, eines Plans nach Nummer 2.0 oder einer lokalen Entwicklungsstrategie
(LEADER) durchgeführt werden, sollen auf der Grundlage von Konzepten der Dörfer ausgewählt werden, aus denen die geplanten Vorhaben
für eine nachhaltige Dorfentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse einschließlich der
erreichbaren Grundversorgung, attraktiver und lebendiger Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleerständen, der demografischen
Entwicklung,der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und der Möglichkeiten der Digitalisierung und Datennutzung hervorgehen.

 



4.6.2 Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstellung,

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Lieferung

c) EDV-Ausstattung innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Fertigstellung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet werden.

5.0 Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen (6)

5.1 Zuwendungszweck

Verbesserung der Infrastruktur in ländlichen Gebieten einschließlich ländlicher Straßen und Wege sowie touristischer Einrichtungen.

5.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

5.2.1 Förderfähig sind dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere zur Erschließung der
landwirtschaftlichen, wirtschaftlichen oder touristischen Entwicklungspotenziale. Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen sowie
Architekten- und Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit diesen Vorhaben können ebenfalls gefördert werden.

5.2.2 Nicht förderfähig sind

a) Bau- und Erschließungsvorhaben in Neubau-, Gewerbe- und Industriegebieten,

b) Landankauf mit Ausnahme des Landzwischenerwerbs in Verfahren nach dem FIurbG und dem LwAnpG,

c) Kauf von Lebendinventar,

d) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,

e) Leistungen der öffentlichen Verwaltung,

f) laufender Betrieb,

g) Unterhaltung,

h) Vorhaben für Zuwendungsempfänger nach Nummer 5.3 b) mit Ausnahme von Infrastruktureinrichtungen, die uneingeschränkt der
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und die - im Falle von Wegebau - dem Schluss von Lücken in Wegenetzen dienen.

i) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem BauGB.

5.3 Zuwendungsempfänger

a) Gemeinden, Gemeindeverbände (2) und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts und gemeinnützige juristische Personen,

b) natürliche Personen und Personengesellschaften sowie nicht unter Nummer 5.3 a) genannte juristische Personen des privaten Rechts.

5.4 Art und Höhe der Zuwendungen

5.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

5.4.2 Für die Finanzierung der Vorhaben können Zuschüsse in folgender Höhe gewährt werden:

a) bis zu 65% der förderfähigen Ausgaben bei Zuwendungsempfängern nach Nummer 5.3 a),

b) bis zu 35% der förderfähigen Ausgaben bei Zuwendungsempfängern nach Nummer 5.3 b).

5.4.3 Bei Vorhaben, die der Umsetzung eines von der zuständigen Landesbehörde anerkannten ILEK nach Nummer 1.0 oder einer lokalen
Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen, können die Fördersätze um bis zu 10 Prozentpunkte gegenüber den Fördersätzen von 5.4.2 erhöht
werden.

5.4.4 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfänger nach Nummer 5.3 a) mit Ausnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden
und im Rahmen von bürgerschaftlichem Engagement der Bürgerinnen und Bürger unentgeltlich erbrachte Arbeitsleistungen können mit bis
zu 60% des Betrages, der sich bei Vergabe der Leistungen an ein Unternehmen (ohne Berechnung der Umsatzsteuer) ergeben würde,
berücksichtigt werden. Bei Abrechnung nach allgemein festgesetzten Verrechnungssätzen können diese Arbeitsleistungen pauschal
berücksichtigt werden. Die Summe der Zuwendungen für Sachleistungen darf die Summe der baren Ausgaben nicht überschreiten.

 



5.5 Zuwendungsvoraussetzungen

Die Vorhaben können in Orten mit bis zu 10.000 Einwohnern gefördert werden.

5.6 Sonstige Bestimmungen

Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstellung,

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Lieferung

c) EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Fertigstellung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet werden.

6.0 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes

6.1 Zuwendungszweck

Gestaltung des ländlichen Raumes und Neuordnung der ländlichen Grundstücksstrukturen.

6.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

6.2.1 Förderfähig sind

a) Bodenordnung und Gestaltung des ländlichen Raums in Verfahren nach dem FIurbG und dem LwAnpG,

b) freiwilliger Nutzungstausch.

6.2.2 Nicht förderfähig sind:

a) Entwässerung von Ackerland, Grünland oder Ödland,

b) Umwandlung von Grünland und Ödland in Ackerland,

c) Beschleunigung des Wasserabflusses

d) Bodenmelioration,

e) Beseitigung von Landschaftselementen wie Tümpel, Hecken, Gehölzgruppen oder Wegraine,

f) Bau- und Erschließungsvorhaben in Neubau-, Gewerbe- und Industriegebieten,

g) Landankauf mit Ausnahme des Landzwischenerwerbs,

h) Kauf von Lebendinventar,

i) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,

j) Leistungen der öffentlichen Verwaltung,

k) laufender Betrieb,

I) Unterhaltung.

m) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem BauGB.

Der Förderausschluss gilt im Einzelfall nicht, wenn die Vorhaben 6.2.2 a) bis e) im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde
durchgeführt werden.

6.3 Zuwendungsempfänger

a) Teilnehmergemeinschaften, deren Zusammenschlüsse,

b) Wasser- und Bodenverbände und ähnliche Rechtspersonen,

 



c) einzelne Beteiligte,

d) bei freiwilligem Landtausch und freiwilligem Nutzungstausch: Tauschpartner sowie andere am Tausch beteiligte Personen.

6.4 Art und Höhe der Zuwendungen

6.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

6.4.2 In Verfahren nach FIurbG können Zuschüsse bis zu 75% der nach § 105 FIurbG förderfähigen Ausführungskosten gewährt werden, bei
Weinbergsflurbereinigungen bis zu 65%. Die Länder können Verfahren mit besonderer ökologischer Zielsetzung und Verfahren mit hoher
Bedeutung für die Erhaltung der Kulturlandschaft (Identifizierung nach von den Ländern festgelegten Kriterien) mit bis zu 80% fördern.

6.4.3 Bei der Ermittlung der förderfähigen Ausführungskosten nach FIurbG und der Aufwendungen für den freiwilligen Nutzungstausch ist
von den Ausgaben auszugehen, die dem Zuwendungsempfänger nach Abzug der Zuschüsse und sonstiger Leistungen Dritter zu den
Ausführungskosten oder zu den anderen Aufwendungen als Verpflichtung verbleiben.

6.4.4 In Verfahren nach §§ 53 bis 64b LwAnpG beträgt der Zuschuss bis zu 90% der förderfähigen Ausführungskosten nach § 105 FIurbG.

6.4.5 Reduzieren sich die Zuschusssätze nach 6.4.2 während laufender Verfahren, gilt der Zuschusssatz zum Zeitpunkt der Anordnung.

6.4.6 Landankäufe im Rahmen des Landzwischenerwerbs sind bis zu 100% der Gesamtausgaben des betreffenden Vorhabens förderfähig.

6.4.7 Im freiwilligen Nutzungstausch kann für nichtinvestive Aufwendungen der Tauschpartner und für Leistungen für eine langfristige
Pachtbindung zum Zwecke der Erhaltung der Kulturlandschaft und zur standortangepassten Landbewirtschaftung (Pachtprämie) ein
Zuschuss gewährt werden. Der Zuschuss darf 75% der förderfähigen Ausgaben der Tauschpartner nicht überschreiten. Die
Pachtprämie (7) darf einmalig 200 Euro/ha nicht überschreiten.

6.4.8 Bei Vorhaben, die der Umsetzung eines von der zuständigen Landesbehörde anerkannten ILEK nach Nummer 1.0 oder einer lokalen
Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen, können die Fördersätze um bis zu 10 Prozentpunkte gegenüber den Fördersätzen von 6.4.2 und
6.4.7 erhöht werden.

6.4.9 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfänger nach Nummer 6.3 können mit bis zu 60% des Betrages, der sich bei Vergabe der
Leistungen an ein Unternehmen (ohne Berechnung der Umsatzsteuer) ergeben würde, berücksichtigt werden. Bei Abrechnung nach
allgemein festgesetzten Verrechnungssätzen können diese Arbeitsleistungen pauschal berücksichtigt werden. Die Summe der Zuwendungen
für Sachleistungen darf die Summe der baren Ausgaben nicht überschreiten.

6.4.10 Beiträge der Beteiligten nach § 10 FIurbG und § 56 Abs. 2 LwAnpG sind keine Zuschüsse Dritter.

6.5 Zuwendungsvoraussetzungen

6.6 Sonstige Bestimmungen

6.6.1 Zuwendungen können in Verfahren nach FlurbG und LwAnpG, die durch Beschluss angeordnet sind, für Vorarbeiten sowie für
Vorhaben des freiwilligen Nutzungstausches gewährt werden.

6.6.2 Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstellung,

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Lieferung

c) EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Fertigstellung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet werden.

7.0 Breitbandversorgung ländlicher Räume

7.1 Zuwendungszweck

Ziel der Förderung ist es, unterversorgte ländliche Gebiete besser an die Breitbandnetze anzuschließen. Durch kleinräumige Maßnahmen, die
Lücken in der bestehenden Breitbandinfrastruktur schließen, ergänzt die GAK-Förderung das Bundesprogramm für den Breitbandausbau
und die damit angestrebten Versorgungsziele. Damit soll insbesondere landwirtschaftlichen Unternehmen ein adäquater Zugang zu
modernen Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglicht werden.

Die Maßnahme ist befristet bis zum 31.12.2020.

7.2 Gegenstand der Förderung/ Förderausschluss

7.2.1 Förderfähig sind

 



a) Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke:

Zuschüsse der Zuwendungsempfänger an private oder kommunale Netzbetreiber zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke (8) bei
Investitionen in leitungsgebundene oder funkbasierte Breitbandinfrastrukturen.

Bei leitungsgebundener Infrastruktur ist die Verlegung oder Verbesserung der erforderlichen Einrichtungen bis zur Gebäudeinnenwand
förderfähig; bei funkbasierten Lösungen ist die Errichtung der technischen Netzinfrastrukturelemente bis einschließlich des
Sendemastes förderfähig.

b) Verlegung von Leerrohren:

Die Verlegung von Leerrohren (die für Breitbandinfrastruktur genutzt werden können) – mit einem nutzer- und anbieterneutralen
Standard, z.B. „drei- oder mehrfach D 50” – seitens des Zuwendungsempfängers als Bauherr oder sofern der Zuwendungsempfänger
allein über die Nutzung der Leerrohre verfügungsberechtigt ist.

c) Vorbereitung und Begleitung:

Informationsveranstaltungen, Machbarkeitsuntersuchungen, Planungsarbeiten und Aufwendungen, die der Vorbereitung und
Begleitung von Maßnahmen nach a) und b) dienen.

7.2.2 Nicht förderfähig sind:

Leistungen der öffentlichen Verwaltung.

7.3 Zuwendungsempfänger

Gemeinden und Gemeindeverbände (9).

7.4 Art und Höhe der Zuwendungen

7.4.1 Die Förderung erfolgt als Projektförderung im Wege der Anteilsfinanzierung und besteht aus einem nicht rückzahlbaren Zuschuss zu
den förderfähigen Ausgaben.

7.4.2 Die Höhe der Förderung beträgt bis zu 90% der förderfähigen Ausgaben.

7.5 Zuwendungsvoraussetzungen

Im Falle der Förderung nach der Nummer 7.2.1 a) und b) hat der Zuwendungsempfänger einen Nachweis der fehlenden oder
unzureichenden Breitbandversorgung (Downstreamübertragungsrate von weniger als 30 MBit/s zu erschwinglichen Preisen (10)) im zu
versorgenden Gebiet unter Berücksichtigung von Ausbauabsichten der Netzbetreiber während der nächsten drei Jahre zu erbringen.

7.6 Sonstige Bestimmungen

7.6.1 Im Falle der Förderung nach der Nummer 7.2.1 a hat der Zuwendungsempfänger zur Auswahl eines geeigneten Netzbetreibers ein
offenes, transparentes und diskriminierungsfreies Auswahlverfahren unter Wahrung des Grundsatzes der Technologieneutralität
durchzuführen. Die Veröffentlichung muss zumindest auf dem Bundesportal Breitbandausschreibungen.de erfolgen. Die Bestimmungen des
Haushalts- und Vergaberechts sind zu beachten.

7.6.2 Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung der Anbieter, aus der der Zuschussbetrag hervorgeht, den
der Anbieter zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für erforderlich hält. Es soll bei gleichen technischen Spezifikationen das
wirtschaftlichste Angebot ausgewählt werden.

7.6.3 Das Angebot umfasst auch die Investitionen zur Herstellung des offenen und fairen Zugangs auf Vorleistungsebene (technische
Herstellung der Anbieter- und Nutzerneutralität), der für mindestens 7 Jahre zu gewährleisten ist. Der Zugang zu Leerrohren und Masten ist
unbefristet zu gewähren. Bei NGA-Netzen muss die Möglichkeit einer vollständigen Entbündelung geboten werden.

7.6.4 Die Preise für den Zugang auf Vorleistungsebene müssen auf den Preisbildungsverfahren der BNetzA und auf Preisen beruhen, die in
vergleichbaren, von mehr Wettbewerb geprägten Gebieten gelten.

7.6.5 Die Förderung nach Nummer 7.2.1 a erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass der Zuwendungszweck innerhalb
eines Zeitraums von 7 Jahren nicht mehr gewährleistet ist.

7.6.6 Im Fall, dass das Auswahlverfahren erfolglos bleibt oder die Realisierung der Investition nach Nummer 7.2.1 a) durch einen privaten
Anbieter einen höheren Zuschuss erfordert als bei Realisierung durch den Zuwendungsempfänger, kann der Zuwendungsempfänger die
Investitionen selbst durchführen. Förderfähig ist auch in diesem Fall der Teilbetrag, der zur Erreichung der Wirtschaftlichkeitsschwelle
erforderlich ist.

7.6.7 Wenn ein Zuwendungsempfänger die Investition nach Nummer 7.6.6 selbst durchführt, ist die Nutzung der Netzinfrastruktur in einem
offenen und transparenten Ausschreibungsverfahren unter Beachtung des Vergaberechts zu vergeben.

 



7.6.8 Die Verlegung der nach Nummer 7.2.1 b) geförderten Leerrohre ist zu dokumentieren. Den an der Nutzung interessierten
Netzbetreibern sind alle erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.

7.6.9 Die Förderung nach Nummer 7.2.1 b) erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten Leerrohre innerhalb
eines Zeitraums von 7 Jahren nicht mehr für Breitbandinfrastruktur genutzt werden können.

7.6.10 Bereits bei Antragstellung sind geeignete projektspezifische Indikatoren sowie entsprechende zeitpunktbezogene Ausgangs- und
Zielwerte zu benennen, die eine Beurteilung des Umfangs der Zielerreichung ermöglichen.

7.6.11 Für die Förderung sind darüber hinaus verbindlich:

a) die Vorgaben aus den von der EU genehmigten Programmen der Bundesländer zur Breitbandförderung (soweit vorhanden) oder

b) die in der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt
(AGVO) in der Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) vom 17.06.2014
(ABI. L 143 vom 26.06.2014) enthaltenen Vorgaben.

8.0 Kleinstunternehmen der Grundversorgung

8.1 Zuwendungszweck

Sicherung, Schaffung, Verbesserung und Ausdehnung der Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung.

8.2 Gegenstand der Förderung/ Förderausschluss

8.2.1 Förderfähig sind:

Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter, einschließlich des Erwerbs der Vermögenswerte einer Betriebsstätte, deren Förderung die
Bedingungen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen erfüllen. Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen, Architekten- und
Ingenieurleistungen können ebenfalls gefördert werden, sofern sie im Zusammenhang mit der Umsetzung des Investitionsvorhabens
entstehen.

8.2.2 Nicht förderfähig sind:

a) Erwerb von Gesellschaftsanteilen, soweit sie nicht zur Erfüllung des Zuwendungszweckes erforderlich sind,

b) laufender Betrieb,

c) Unterhaltung,

d) Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen,

e) Investitionen in Wohnraum,

f) Erwerb unbebauter Grundstücke,

g) über die Gemeinschaftsaufgabe „ Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” (GRW) förderfähige Vorhaben,

h) Energiegewinnungsanlagen sowie damit zusammenhängende technische Einrichtungen, die nach EEG oder KWKG förderfähigen
Strom oder förderfähige Wärme erzeugen,

i) Ersatzinvestitionen,

j) Umschuldungen und Nachfinanzierungen bereits abgeschlossener Vorhaben, Anschlussfinanzierungen und Prolongationen.

8.3 Zuwendungsempfänger

Gefördert werden eigenständige Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von unter 2 Mio. Euro im
Sinne der Definition des Artikels 2 Absatz 3 des Anhangs der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen [ABI l. L 124 vom 20.5.2003, S. 39].

Nicht förderfähig sind landwirtschaftliche Unternehmen im Sinne der Nummer 1.3 des Agrarinvestitionsförderungsprogramms (AFP),
Unternehmen gemäß Nummer 2.3 der Diversifizierung sowie Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten und Apotheker.

8.4 Art und Höhe der Zuwendungen

8.4.1 Die Zuwendungen für Investitionen können als Zuschüsse von bis zu 45% der förderfähigen Ausgaben als De-minimis-Beihilfe gewährt
werden.

 



8.4.2 Bei Investitionen, die der Umsetzung eines von der zuständigen Landesbehörde anerkannten ILEK nach Nummer 1.0 oder einer lokalen
Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen, kann der Fördersatz um bis zu 10 Prozentpunkte erhöht werden.

8.4.3 Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 10.000 Euro. Die Festlegung der Kosten kann bis zu einem Investitionsvolumen von 100.000
Euro auf Basis von Pauschalen erfolgen.

8.4.4 Der Gesamtwert der einem Kleinstunternehmer gewährten De-minimis-Beihilfen darf 200.000 Euro bezogen auf einen Zeitraum von
drei Jahren nicht übersteigen.

8.5 Zuwendungsvoraussetzungen

Die Maßnahmen können nur in den von den Ländern definierten Gebieten zur Umsetzung der europäischen Agrarpolitik für den ländlichen
Raum durchgeführt werden und nur, wenn die zuständige Behörde den Bedarf für die Bereitstellung des betreffenden Gutes oder der
betreffenden Dienstleistung der Grundversorgung unter Berücksichtigung gleichartiger, bereits bestehender Einrichtungen in Ortsnähe
festgestellt oder bestätigt hat.

8.6 Sonstige Bestimmungen

8.6.1 Bei Gütern oder Dienstleistungen, die ihrer Art nach überwiegend regional, das heißt innerhalb eines Radius von 50 km von der
Gemeinde in der die Betriebstätte liegt, angeboten oder erbracht werden, kann unterstellt werden, dass diese regelmäßig der
Grundversorgung dienen. Ansonsten ist der Beitrag zur Grundversorgung im Einzelfall zu begründen.

8.6.2 Der Zuwendungsempfänger hat

die erforderliche Qualifikation für die Führung des Betriebes,

ein Wirtschaftlichkeitskonzept sowie

die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung, ggf. unter Vorlage der Bestätigung der Hausbank, nachzuweisen.

8.6.3 Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstellung bzw. ab Erwerb der Betriebsstätte,

Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Lieferung bzw. ab Erwerb der
Betriebsstätte

c) EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Fertigstellung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet werden.

8.6.4 Ausgaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher Förderungsprogramme gefördert werden, dürfen nicht gleichzeitig nach diesen
Grundsätzen gefördert werden.

Eine Kumulation mit Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der Landwirtschaftlichen Rentenbank, COSME (Programm für die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für KMU) oder der Förderbanken der Länder ist möglich, sofern hierbei die beihilferechtlichen
Förderhöchstgrenzen nicht überschritten werden.

9.0 Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen (11)

9.1 Zuwendungszweck

Schaffung, Sicherung, Verbesserung und Ausdehnung von Einrichtungen der Grundversorgung für die ländliche Bevölkerung.

9.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

9.2.1 Förderfähig sind:

a) der Kauf sowie Investitionen in stationäre und mobile Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen,

b) der erforderliche Grundstückserwerb, soweit dieser 10% der förderfähigen Gesamtausgaben nicht übersteigt.

Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen in diesem Zusammenhang sowie Projektausgaben für Architekten- und Ingenieurleistungen
können ebenfalls gefördert werden.

9.2.2 Nicht förderfähig sind:

 



a) der Erwerb von Geschäftsanteilen,

b) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem BauGB,

c) Leistungen der öffentlichen Verwaltung,

d) laufender Betrieb,

e) Unterhaltung,

f) Erwerb unbebauter Grundstücke,

g) Energiegewinnungsanlagen sowie damit zusammenhängende technische Einrichtungen, die nach EEG oder KWKG gefördert Strom
oder Wärme erzeugen,

h) Einrichtungen der medizinischen Versorgung, die über die lokalen Bedürfnisse der Bevölkerung in ländlichen Orten hinausgehen,

i) Vorhaben, die Universitäten, Hochschulen oder Berufsschulen betreffen,

j) stationäre Nahversorgungseinrichtungen für Waren und Dienstleistungen mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern.

9.3 Zuwendungsempfänger

a) Gemeinden, Gemeindeverbände (2), Teilnehmergemeinschaften und deren Zusammenschlüsse sowie gemeinnützige juristische
Personen,

b) natürliche Personen, Personengesellschaften, sowie nicht unter a) genannte juristische Personen des öffentlichen Rechts sowie des
privaten Rechts.

Vorhaben, die nach Nummer 8.0 förderfähig sind, können nicht im Rahmen dieser Maßnahme gefördert werden.

9.4 Art und Höhe der Zuwendungen

9.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

9.4.2 Für die Finanzierung der Vorhaben können Zuschüsse in Höhe von bis zu 65% der förderfähigen Ausgaben gewährt werden.

9.4.3 Bei Vorhaben, die der Umsetzung eines von der zuständigen Landesbehörde anerkannten ILEK nach Nummer 1.0 oder einer lokalen
Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen, können die Fördersätze um bis zu 10 Prozentpunkte gegenüber den Fördersätzen von 9.4.2 erhöht
werden.

9.4.4 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfänger nach Nummer 9.3 a) mit Ausnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden
können mit bis zu 60% des Betrages, der sich bei Vergabe der Leistungen an ein Unternehmen (ohne Berechnung der Umsatzsteuer) ergeben
würde, berücksichtigt werden. Bei Abrechnung nach allgemein festgesetzten Verrechnungssätzen können diese Arbeitsleistungen pauschal
berücksichtigt werden. Die Summe der Zuwendungen für Sachleistungen darf die Summe der baren Ausgaben nicht überschreiten.

9.5 Zuwendungsvoraussetzungen

9.5.1 Vorhaben können in Orten mit bis zu 10.000 Einwohnern gefördert werden.

9.5.2 Die Vorhaben können nur in den von den Ländern definierten Gebieten zur Umsetzung der europäischen Agrarpolitik für den
ländlichen Raum durchgeführt werden und nur dann, wenn die zuständige Behörde den Bedarf für die Bereitstellung des betreffenden
Gutes oder der betreffenden Dienstleistung der Grundversorgung unter Berücksichtigung gleichartiger, bereits bestehender Einrichtungen in
Ortsnähe festgestellt oder bestätigt hat.

9.6 Sonstige Bestimmungen

9.6.1 Vorhaben, die außerhalb eines ILEK nach Nummer 1.0, eines Plans nach Nummer 2.0 oder einer lokalen Entwicklungsstrategie
(LEADER) durchgeführt werden, sollen auf der Grundlage von Konzepten der Dörfer ausgewählt werden, aus denen die geplanten Vorhaben
für eine nachhaltige Dorfentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung und der Ziele gleichwertiger
Lebensverhältnisse hervorgehen.

9.6.2 Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstellung,

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Lieferung

c) EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Fertigstellung

 



veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet werden.

10.0 Regionalbudget

10.1 Zuwendungszweck

Unterstützung einer engagierten und aktiven eigenverantwortlichen ländlichen Entwicklung sowie Stärkung der regionalen Identität in Form
eines Regionalbudgets.

10.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

10.2.1 Mit dem Regionalbudget können dem allgemeinen Zweck der Förderung dieses Förderbereichs entsprechende Kleinprojekte
durchgeführt werden, die der Umsetzung eines ILEK nach Nummer 1.0 oder einer lokalen Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen.

10.2.2 Nicht förderfähig im Rahmen des Regionalbudgets sind:

a) Bau- und Erschließungsvorhaben in Neubau-, Gewerbe- und Industriegebieten,

b) der Landankauf,

c) Kauf von Tieren,

d) Wirtschaftsförderung mit Ausnahme von Kleinstunter-nehmen der Grundversorgung,

e) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,

f) Leistungen der öffentlichen Verwaltung,

g) laufender Betrieb,

h) Unterhaltung,

i) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach dem BauGB,

j) einzelbetriebliche Beratung,

k) Personal- und Sachleistungen für die Durchführung eines Regionalmanagements,

l) Personalleistungen.

10.3 Zuwendungsempfänger

10.3.1 Zuwendungsempfänger (Erstempfänger) sind: Zusammenschlüsse der regionalen Akteure gem. Nummer 1.6.4 mit eigener
Rechtspersönlichkeit oder mit einem in administrativer und finanzieller Sicht verantwortlichem Partner mit eigener Rechtspersönlichkeit
unter Einschluss von Gemeinden oder Gemeindeverbänden, die über ein Regionalmanagement nach Nummer 3.0 oder ein von der
zuständigen Landesbehörde anerkanntes ILEK nach Nummer 1.0 oder eine lokale Entwicklungsstrategie (LEADER) verfügen.

10.3.2 Der Erstempfänger leitet die Zuwendung nach Maßgabe landesrechtlicher Regelungen an den Träger des Kleinprojektes
(Letztempfänger) weiter. Letztempfänger können sein

a) juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts,

b) natürliche Personen und Personengesellschaften.

10.4 Art und Höhe der Zuwendungen

10.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

10.4.2 Die Höhe des Regionalbudgets beträgt je Region jährlich bis zu 200.000 Euro einschließlich eines Eigenanteils des Erstempfängers in
Höhe von 10%. Das Regionalbudget ist in dem Jahr zu verwenden, in dem es vom Land bewilligt wurde.

10.4.3 Die förderfähigen Gesamtkosten eines Kleinprojekts je Letztempfänger betragen maximal 20.000 Euro, die Höhe des Zuschusses bis zu
80%.

10.5 Zuwendungsvoraussetzungen

Die Auswahl der Kleinprojekte erfolgt anhand der Auswahlkriterien durch ein Entscheidungsgremium, das sich aus Vertretern regionaler
Akteure zusammensetzt. Dabei ist zu gewährleisten, dass weder der Bereich Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes noch eine

 



einzelne Interessensgruppe mehr als 49% der Stimmrechte hat.

10.6 Sonstige Bestimmungen

10.6.1 Diese Maßnahme ist bis zum 31.12.2023 befristet.

10.6.2 Eine Region kann innerhalb dieser Frist jährlich nur mit einem Regionalbudget im Sinne dieses Fördergrundsatzes unterstützt werden.

10.6.3 Bei Vorhaben zur Förderung von wirtschaftlichen Tätigkeiten sind die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 vom 18.
Dezember 2013 (De-minimis-Beihilfe) zu beachten.

10.6.4 Der Erstempfänger kontrolliert die Verwendung der für die Kleinprojekte aus dem Regionalbudget verwendeten Mittel.

Förderbereich 2:
Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen

Der Förderbereich gliedert sich in folgende Maßnahmengruppen:

A. Einzelbetriebliche Förderung

B. Beratung

A. Einzelbetriebliche Förderung

Maßnahmen

1.0 Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)

2.0 Diversifizierung

Begriffsbestimmungen

a) Unter der Verarbeitung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses ist die Einwirkung auf ein Erzeugnis zu verstehen, das im Anhang 1 des
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) genannt ist und bei dem auch das daraus entstehende Erzeugnis ein
Anhang I-Erzeugnis ist.

b) Kooperationen im Rahmen der Agrarinvestitionsförderung sind Zusammenschlüsse

• im Sinne von Artikel 17 Absatz 3 ELER-Verordnung (1) von mindestens zwei landwirtschaftlichen Betrieben („kollektive
Investitionen”)

• im Sinne von Artikel 35 ELER-Verordnung von Landwirten oder Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung, die mit weiteren
Landwirten und Einrichtungen zusammenarbeiten. Die Organisationen und Einrichtungen der Land- und Ernährungswirtschaft
müssen überwiegend von Mitgliedern aus land- und ernährungswirtschaftlichen Unternehmen getragen werden und auf
vertraglicher Grundlage zusammenarbeiten.

c) Operationelle Gruppen (OG) gemäß Artikel 56 der ELER-Verordnung sind Teil der Europäischen Innovationspartnerschaft
„Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit” (EIP Agri). Sie werden von Landwirten und/oder Unternehmen der Verarbeitung
und Vermarktung in Verbindung mit anderen Interessengruppen, wie z.B. Forschern und Beratern, gegründet mit dem Ziel, innovative
Erzeugnisse, Verfahren, Prozesse und Technologien zu entwickeln, durchzuführen und zu begleiten.

1.0 Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)

1.1 Verwendungszweck

Zur Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, besonders umweltschonenden, besonders tiergerechten, multifunktionalen und
witterungsbedingten Risiken vorbeugenden Landwirtschaft können investive Maßnahmen in landwirtschaftlichen Unternehmen gefördert
werden.

Gefördert werden Maßnahmen zur

Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen;

Rationalisierung und Senkung der Produktionskosten;

Erhöhung der betrieblichen Wertschöpfung;

unter besonderer Berücksichtigung der Verbesserung des Verbraucher-, Tier-, Umwelt- und Klimaschutzes sowie agrotechnische

 



Maßnahmen zur

Vorbeugung von Schäden durch Naturkatastrophen gleichzusetzende widrige Witterungsverhältnisse.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

1.2.1 Förderungsfähig sind Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter, die

a) die Voraussetzungen des Artikels 17, Absatz I a der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (ELER) erfüllen,

b) der Erzeugung, Verarbeitung oder Direktvermarktung von Anhang 1-Erzeugnissen dienen und

c) durch Schaffung der baulichen und technischen Voraussetzungen einem oder mehreren der unter 1.1 genannten
Verwendungszwecke dienen.

Darüber hinaus sind besondere Anforderungen

d) in mindestens einem der Bereiche Verbraucher-, Umwelt- oder Klimaschutz

und zusätzlich

e) im Falle von Stallbauinvestitionen im Bereich Tierschutz entsprechend den Vorgaben der Anlage 1 zu erfüllen.

Agrotechnische Maßnahmen zur Vorbeugung von Schäden durch Naturkatastrophen gleichzusetzende widrige Witterungsverhältnisse
sind von den besonderen Anforderungen ausgenommen.

Die besonderen Anforderungen

des Verbraucherschutzes werden erfüllt, wenn die Herstellung der Produkte nach den Anforderungen eines anerkannten
Lebensmittelqualitätsprogramms nach Artikel 16 ELER-Verordnung oder im Rahmen der Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten
erfolgt,

des Umwelt- und Klimaschutzes sind in geeigneter Weise, insbesondere durch eine Verbesserung der Effizienz des Ressourceneinsatzes
(z.B. von Wasser und/oder Energie) oder durch eine Verringerung der Stoffausträge oder der Emissionen nachzuweisen.

Investitionen in Bewässerungsanlagen sind förderfähig, wenn eine Wassereinsparung von mindestens 15% erreicht wird.

Bei der Erstanschaffung kann nur wassersparende Technik gefördert werden.(2) Die zuständige Landesbehörde prüft, ob für das Gebiet,
in dem die Investition getätigt werden soll, eine weitere Genehmigung zur Wasserentnahme erteilt werden kann.

Investitionen in Frostschutzberegnung sind ausschließlich für Sonderkulturen förderfähig.Investitionen in Frostschutzberegnung sind ausschließlich für Sonderkulturen förderfähig.

Bemessungsgrundlage der Förderung von Investitionen sind die nachfolgend aufgeführten Ausgaben, soweit sie für die zu fördernden
Vorhaben notwendig sind:

Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbeweglichem Vermögen;

Kauf von neuen Maschinen und Anlagen der Innenwirtschaft, einschließlich der für den Produktionsprozess notwendigen
Computersoftware, bis zum marktüblichen Wert des Wirtschaftsgutes;

Kauf von neuen Maschinen und Geräten der Außenwirtschaft, die zu einer deutlichen Minderung von Emissionen bei der Aufbringung
von Wirtschaftsdüngern oder zu einer deutlichen Minderung von Umweltbelastungen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
oder zu einer deutlichen Minderung von Umweltbelastungen durch gezielte Unkrautbekämpfung mittels neuartiger mechanischer
Verfahren führen. Diese Teilmaßnahme ist befristet bis zum 31.12.2020.(3)

allgemeine Aufwendungen, etwa für Architektur- und Ingenieurleistungen, Baugenehmigungen sowie für Beratung, Betreuung von
baulichen Investitionen, Durchführbarkeitsstudien, den Erwerb von Patentrechten Lind Lizenzen.

Investitionen in Bereichen mit betrieblichen Referenzmengen sind nur im Rahmen dieser Referenzmengen förderbar.(4) Der Nachweis der
betrieblichen Referenzmenge ist spätestens bei Vorlage des Verwendungsnachweises zu erbringen.

Die Gebühren für die Betreuung von Investitionsvorhaben sind bei einem förderungsfähigen baulichen Investitionsvolumen von mehr als
100.000 Euro förderungsfähig.

1.2.2 Förderausschluss

Von der Förderung sind ausgeschlossen:

 



a) Landankauf,

b) der Erwerb von Produktionsrechten und Gesellschaftsanteilen, Tieren, Pflanzrechten oder Pflanzen, es sei denn, sie dienen der Anlage
von Dauerkulturen, sowie Ersatzinvestitionen,

c) Maschinen und Geräte für die Außenwirtschaft, mit Ausnahme der unter 1.2.1 genannten Maschinen und Geräte,

d) laufende Betriebsausgaben, Ablösung von Verbindlichkeiten, Erbabfindungen, Kreditbeschaffungskosten und Gebühren für eine
Beratung in Rechtssachen,

e) Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen,

f) Investitionen in Wohnungen und Verwaltungsgebäude,

g) Maschinen- und Erntelagerhallen mit Ausnahme klimatisierter Lagerräume für Obst, Gemüse und sonstige Sonderkulturen, wenn sie
die von den Ländern festgelegten besonderen Anforderungen an den Ressourcenschutz erfüllen, sowie mit Ausnahme von Lagerräumen
für Grobfutter im Zusammenhang mit der eigenbetrieblichen Umsetzung besonders tiergerechter oder standortangepasster
Produktionsverfahren,

h) Energiegewinnungsanlagen sowie damit zusammenhängende bauliche Anlagen und technische Einrichtungen, die durch das
Erneuerbare-Energien-Gesetz oder das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz begünstigt werden können,

i) Investitionen in die Herstellung von Erzeugnissen zur Imitation oder Substitution von Milch oder Milcherzeugnissen.

1.3 Zuwendungsempfänger

Gefördert werden Kleinst-, kleine oder mittlere Unternehmen im Sinne des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr.
702/2014 (5) (Agrarfreistellungsverordnung), unbeschadet der gewählten Rechtsform, wenn entweder

deren Geschäftstätigkeit zu wesentlichen Teilen (mehr als 25% Umsatzerlöse) darin besteht, durch Bodenbewirtschaftung oder durch mit
Bodenbewirtschaftung verbundene Tierhaltung pflanzliche oder tierische Erzeugnisse zu gewinnen und

die in § 1 Absatz 2 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte (ALG) genannte Mindestgröße erreicht oder überschritten wird

oder

das Unternehmen einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaftet und unmittelbar kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige Zwecke
verfolgt.

Als Tierhaltung im Sinne des 1. Tirets gelten auch die Imkerei sowie die Wanderschäferei.

Nicht gefördert werden Unternehmen,

bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand mehr als 25% des Eigenkapitals des Unternehmens beträgt.

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen

1.4.1 Allgemeine Anforderungen

Der Zuwendungsempfänger hat:

berufliche Fähigkeiten für eine ordnungsgemäße Führung des Betriebes nachzuweisen. Bei juristischen Personen und
Personengesellschaften muss mindestens ein Mitglied der Unternehmensleitung diese Voraussetzung erfüllen,

grundsätzlich eine Vorwegbuchführung für mindestens 2 Jahre vorzulegen,

wenn die Länder es vorgeben, eine Buchführung für mindestens 5 Jahre vom Zeitpunkt der Bewilligung an fortzuführen, die dem BMEL-
Jahresabschluss entspricht, und

einen Nachweis in Form eines Investitionskonzeptes über die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und der durchzuführenden
Maßnahmen zu erbringen. Im Falle von Investitionen mit einem förderfähigen Investitionsvolumen von nicht mehr als 150.000 Eure,
kann ein vereinfachtes Investitionskonzept verwendet werden.

Im Falle von Kooperationen ist der Kooperationsvertrag und bei Kooperationen gemäß Artikel 35 ELER-VO bzw. OG sind zusätzlich der
Geschäfts- bzw. Aktionsplan sowie sonstige Unterlagen, die die Konzeption und die Ziele der Kooperation aufzeigen, vorzulegen.

Aus der Vorwegbuchführung soll sich der Erfolg der bisherigen Bewirtschaftung des Unternehmens nachweisen lassen.

 



Das Investitionskonzept soll eine Abschätzung über die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens auf Grund der
durchzuführenden Maßnahme zulassen.

Die Länder stellen im Rahmen der Durchführung der Förderung nach diesen Grundsätzen sicher, dass die Prosperität des
Zuwendungsempfängers geprüft wird.

1.4.2 Existenzgründung

Bei Unternehmen, die während eines Zeitraumes von höchstens zwei Jahren vor Antragstellung gegründet wurden und die auf eine
erstmalige selbstständige Existenzgründung zurückgehen, gelten die Zuwendungsvoraussetzungen der Nummer 1.4.1 mit der Maßgabe, dass

ein angemessener Eigenkapitalanteil am Unternehmen und am zu fördernden Vorhaben sowie

die Wirtschaftlichkeit der durchzuführenden Maßnahmen durch eine differenzierte Planungsrechnung nachzuweisen ist.

Diese Bestimmungen gelten nicht für Unternehmen, die infolge einer Betriebsteilung oder im Rahmen der Hofnachfolge neu gegründet
werden.

1.4.3 Junglandwirte

Junglandwirte (zum Zeitpunkt der Antragstellung höchstens 40 Jahre alt), die nach Nummer 1.5.2 e) gefördert werden, müssen zusätzlich zur
Erfüllung der Nummer 1.4.1 sowie ggf. 1.4.2 nachweisen, dass die geförderte Investition während eines Zeitraumes von fünf Jahren nach der
erstmaligen Niederlassung als Allein- oder Mitunternehmer in einem landwirtschaftlichen Betrieb getätigt wird.

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen

1.5.1 Zuwendungsart

Die Zuwendungen können als

Zuschüsse und

Bürgschaften (6)

gewährt werden.

Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 20.000 Euro.

Die Förderung wird begrenzt auf ein förderungsfähiges Investitionsvolumen von 3,0 Mio. Euro. Diese Obergrenze kann in den Jahren von
2014 bis 2020 höchstens einmal ausgeschöpft werden.

Der Gesamtwert der nach Nummer 1.5.2 gewährten Beihilfen darf, ausgedrückt als Prozentsatz der Bemessungsgrundlage, den Wert von 40%
nicht übersteigen. Dies gilt nicht für die Nummern 1.5.3 und 1.5.4.

1.5.2 Höhe der Zuwendungen

a) Für Investitionen nach Nummer 1.2.1 e), die die baulichen Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung gemäß Anlage 1 Teil
B erfüllen, kann ein Zuschuss bis zu 40% der Bemessungsgrundlage gewährt werden.

b) Für sonstige Investitionen nach Nummer 1.2.1 sowie für Erschließungsmaßnahmen kann ein Zuschuss bis zu 20% der
Bemessungsgrundlage gewährt werden.

c) Der Abstand zwischen dem Fördersatz nach Anlage 1 Teil A und Anlage 1 Teil B muss mindestens 20%Punkte betragen. Bei der
Haltung von Milchkühen und Aufzuchtrindern, Mastrindern und Mutterkühen beträgt der Abstand mindestens 10%-Punkte.

d) Die Länder können aus Landesmitteln den Fördersatz um bis zu 5%-Punkte aufstocken.

Erschließungskosten sind nur förderfähig, soweit die Erschließung einer Verlegung des Betriebes oder wesentlicher Betriebsteile in den
Außenbereich dient.

e) Junglandwirteförderung

Bei Junglandwirten nach Nummer 1.4.3 kann zusätzlich ein Zuschuss von bis zu 10% der Bemessungsgrundlage, max. 20.000 Euro,
gewährt werden.

f) Förderung der Betreuung

 



Betreuergebühren werden bis zu einer Höhe von

2,5% des förderfähigen Investitionsvolumens bis zu 500.000 Euro,

1,5% des 500.000 Euro überschreitenden förderfähigen Investitionsvolumens

als förderfähig anerkannt.

Der Sockelbetrag der förderfähigen Betreuergebühren beträgt 6.000 Euro, der Höchstbetrag 17.500 Euro.

Der Fördersatz beträgt max. 60% der förderfähigen Betreuergebühren.

Eine weitere Förderung der Betreuung mit Zuschüssen nach den Nrn. 1.5.2 a) – e) ist ausgeschlossen.

1.5.3 Höhe der Zuwendung im Falle von Kooperationen

Investitionen nach Nummer 1.2, die im Rahmen einer Kooperation durchgeführt werden, können einen Aufschlag von bis zu 10%-Punkten
auf die unter Nummer 1.5.2 genannten Zuschusssätze erhalten.

1.5.4 Höhe der Zuwendung im Falle von Investitionen im Rahmen der europäischen lnnovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche
Produktivität und Nachhaltigkeit” (EIP Agri)

Investitionen nach Nummer 1.2, die im Rahmen des EIP durchgeführt werden, können einen Aufschlag von bis zu 20%-Punkten auf die
unter Nummer 1.5.2 genannten Zuschusssätze erhalten.

1.5.5 Höhe der Zuwendungen im Falle von Modernisierungsmaßnahmen für eine besonders tiergerechte Haltung

Investitionen nach Nummer 1.2, die im Rahmen der Umstellung der Haltung von Jung- oder Zuchtsauen (Deckzentrum oder
Abferkelbereich) oder der Umstellung von Anbindehaltung auf Laufstallhaltung bei Milchkühen, Aufzuchtrindern, Mastrindern oder
Mutterkühen durchgeführt werden, können einen Aufschlag von 10%-Punkten auf die unter Nummer 1.5.2 b) genannte Zuschusshöhe
erhalten. Diese Teilmaßnahme ist befristet bis zum 31.12.2025.

1.5.6 Höhe der Zuwendungen im Falle von Investitionen zur deutlichen Minderung von Emissionen bei der Lagerung von flüssigen
Wirtschaftsdüngern außerhalb von Stallbauten

Investitionen nach Nr. 1.2, die nach ihrer Durchführung zu einer deutlichen Minderung von Emissionen bei der Lagerung von flüssigen
Wirtschaftsdüngern beitragen, können einen Aufschlag von bis zu 20%-Punkten auf die unter Nummer 1.5.2 b) genannte Zuschusshöhe
erhalten. Für eine deutliche Minderung von Emissionen bei der Lagerung von flüssigen Wirtschaftsdüngern müssen die Lagerstätten über
eine feste Abdeckung und zudem über eine Mindestlagerkapazität verfügen, die 2 Monate über die betriebsindividuellen
ordnungsrechtlichen Vorgaben hinausgeht. Diese Teilmaßnahme ist befristet bis zum 31.12.2023.

1.5.7 Bürgschaften (7)

Für Kapitalmarktdarlehen, die zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der förderungsfähigen Investitionen erforderlich sind, können
gemäß Anlage 2 anteilige modifizierte Ausfallbürgschaften von den Ländern übernommen werden.

1.6 Sonstige Bestimmungen

1.6.1 Zweckbindungsfrist

Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstellung,

Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Lieferung veräußert oder nicht mehr dem
Zuwendungszweck entsprechend verwendet werden.

1.6.2 Evaluation

Die Länder stellen im Zuge der Durchführung der Förderung sicher, dass die für eine Evaluation der Förderung nach diesem Grundsatz
erforderlichen Daten erhoben werden können. Die Länder können hierzu die Buchführungsauflage nach Nummer 1.4.1 nutzen.

Beim BMEL-Jahresabschluss können die Länder die Erstellung nachfolgender, zwischen Bund und Ländern abgestimmter Abschnitte der
Buchführung jeweils für fakultativ erklären: Forderungenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel, Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten, Naturalbericht, ergänzende Angaben zum Unternehmen, persönliche Angaben.

Anstelle des BMEL-Jahresabschlusses kann in Ausnahmefällen zur Vermeidung von Härten von den Bewilligungsbehörden auch die Vorlage
eines steuerlichen Jahresabschlusses akzeptiert werden. In diesem Falle kann jedoch die Vorlage zusätzlicher Unterlagen zur Beurteilung der
Förderungswürdigkeit verlangt werden.

 



1.6.3 Kumulierbarkeit

Vorhaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher Förderungsprogramme gefördert werden, dürfen nicht gleichzeitig nach diesen Grundsätzen
gefördert werden.

Eine Kumulation mit Mitteln der Landwirtschaftlichen Rentenbank, COSME (Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und
für KMU) des Europäischen Investitionsfonds (EIF) oder der Förderbanken der Länder ist möglich. Neben einer investiven Förderung ist in
demselben Bereich eine Förderung nach der Maßnahme „Nachhaltige markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung” (MSL),
Teilmaßnahme F „Förderung besonders tiergerechter Haltungsverfahren”, möglich.

Die Förderobergrenzen dürfen bei einer Kumulation nicht überschritten werden.

1.6.4 Beihilferechtliche Bestimmungen

Die Maßnahme ist für die Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse nach der Verordnung (EU) Nr.
702/2014 von der Pflicht zur beihilferechtlichen Anmeldung nach Artikel 108 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV) freigestellt.(8)

Zusätzlich sind für eine Förderung außerhalb der genehmigten Entwicklungspläne der Länder folgende beihilferechtliche Bestimmungen zu
beachten:

a) Für Investitionen in die Primärproduktion sind die Anforderungen des Artikels 14 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 (9) und für die
Verarbeitung und Vermarktung die Anforderungen des Artikels 17 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 einzuhalten.

b) Investitionen in Bewässerungsanlagen sind nur für bestehende Bewässerungsanlagen förderfähig. Zudem muss eine Wassereinsparung
von mindestens 25% erreicht werden. Die Vorgaben von Artikel 14 Absatz 6 Buchstabe f) sowie Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr.
702/2014 sind zu beachten.

c) Investitionen zur Verhütung von Schäden durch Naturkatastrophen gleichzusetzende widrige Witterungsverhältnisse (Frost, Stürme
und Hagel, Eis, starke oder anhaltende Regenfälle oder Dürre, infolge deren mehr als 30% der durchschnittlichen Erzeugung zerstört
würden), sind nur für Sonderkulturen förderfähig. Es gelten die Voraussetzungen gemäß Artikel 14 Absatz 6 Buchstabe h der Verordnung
(EU) Nr. 702/2014.

d) Zudem sind die Vorgaben von Artikel 14 Absatz 9 und Absatz 11 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 einzuhalten.

e) Ausgedrückt als absolute Zahl dürfen Beihilfen, die als Staatliche Beihilfen gewährt werden, den Betrag von 500.000 Euro pro
Unternehmen und Investitionsvorhaben nicht übersteigen.

Anlage 1
Bauliche Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung

Teil A) Basisförderung

Mit den zu fördernden Investitionen sind die baulichen und technischen Voraussetzungen zur Einhaltung der folgenden Anforderungen zu
schaffen:

Generelle Anforderung

Ställe müssen so beschaffen sein, dass deren tageslichtdurchlässige Flächen mindestens

3% der Stallgrundfläche bei Schweinen und Geflügel,

5% bei allen übrigen Tierarten betragen.

Anforderungen an Laufställe für Milchkühe und Aufzuchtrinder

Förderungsfähig sind Laufställe. Die spaltenfreie Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können.

Im Falle von Liegeboxen ist für jedes Tier eine Liegebox bereitzustellen.

Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu oder anderem komfortschaffenden Material (Komfortmatten
geprüfter und anerkannter Qualität) versehen werden. Bei Hochboxen können Komfortmatten eingesetzt werden.

Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können.
Wenn durch geeignete technische oder manuelle Verfahren die Tiere ständig Zugang zum Futter haben, ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis
von maximal 1,5 : 1 zulässig.

 



Die nutzbare Stallfläche muss mind. 5,5 m= je Großvieheinheit betragen.

Bei Stallneubauten müssen die Lauf-/Fressgänge bei Milchkühen mindestens 3,5 m und Laufgänge 2,5 m breit sein, so dass sich die Tiere
stressfrei begegnen können.

Anforderungen an die Kälberhaltung

Der Stall muss so beschaffen sein, dass die Kälber ab der 5. Lebenswoche in Gruppen gehalten werden.

Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere einer Gruppe gleichzeitig liegen können.

Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter Einstreu versehen werden.

Anforderungen an Haltungsformen in der Rindermast (außer Mutterkuhhaltung)

Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können.

Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu oder anderem Komfort schaffenden Material (Komfortmatten
geprüfter und anerkannter Qualität) versehen werden.

Perforierte Böden (mit einer Spaltenbreite von max. 3,5 cm) dürfen höchstens 50% der nutzbaren Stallfläche ausmachen, es sei denn, die
Liegefläche ist mit einer perforierten Gummimatte ausgelegt, die mindestens 50 der Stallfläche ausmacht.

Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können. Bei
Vorratsfütterung ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,5 : 1 zulässig.

Anforderungen an die Haltung von Mutterkühen

Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können.

Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter Einstreu versehen werden.

Die nutzbare Stallfläche muss mind. 5,5 m2 je Großvieheinheit betragen.

Anforderungen an die Haltung von Absatzferkeln, Zuchtläufern und Mastschweinen

Der Liegebereich muss

ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden oder

mit Tiefstreu versehen werden oder

mit einer Komfortliegefläche ausgestattet sein.

Im Stall muss für alle Tiere jederzeit zugänglich organisches Beschäftigungsmaterial angeboten werden. Zudem müssen in einer
ausreichenden Anzahl Raufutterraufen vorhanden sein, mittels derer die Dauer der Futteraufnahme bei den Tieren ausgedehnt und eine
Beschäftigung induziert werden kann. Das organische Beschäftigungsmaterial soll bewühlbar, kaubar und essbar sein und einen
ernährungsphysiologischen Nutzen haben. Besonders geeignet hierfür sind Heu, Stroh, Silage und Pellets.

Anforderungen an die Haltung von Jung- und Zuchtsauen und Zuchtebern

Im Falle der Trogfütterung ist je Sau bzw. Jungsau ein Fressplatz bereitzustellen, dessen Breite es zulässt, dass alle Tiere gleichzeitig
fressen können.

Der Liegebereich muss für Eber, Zucht- und Jungsauen nur im Wartebereich (10) bzw. in Gruppenhaltung

planbefestigt sein und ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden oder

mit Tiefstreu versehen werden oder

mit einer Komfortliegefläche ausgestattet sein.

Für Zucht- und Jungsauen im Abferkelbereich und bei Einzelhaltung im Deckbereich muss mindestens ein Teil des Liegebereiches als
Komfortliegefläche (z.B. Gummimatte im Schulterbereich) ausgestattet sein.

 



Im Stall muss für alle Tiere (für Zucht- und Jungsauen nur im Wartebereich bzw. in der Gruppenhaltung) jederzeit zugänglich
organisches Beschäftigungsmaterial angeboten werden. Zudem müssen in einer ausreichenden Anzahl Raufutterraufen vorhanden sein,
mittels derer die Dauer der Futteraufnahme bei den Tieren ausgedehnt und eine Beschäftigung induziert werden kann. Das organische
Beschäftigungsmaterial soll bewühlbar, kaubar und essbar sein und einen ernährungsphysiologischen Nutzen haben. Besonders geeignet
hierfür sind Heu, Stroh, Silage und Pellets.

Für Zucht- und Jungsauen muss bei Einzelhaltung im Deck- und Abferkelbereich mindestens ein Beschäftigungselement zur Verfügung
gestellt werden. Geeignet hierfür sind eine besondere Fütterungstechnik, die die Dauer der Futteraufnahme beim Tier ausdehnt und
eine Beschäftigung induziert, Raufutter oder vergleichbare organische Elemente.

Für Zucht- und Jungsauen muss bei Einzelhaltung ab Einstallen in den Abferkelbereich bis zum Abferkeln Nestbaumaterial zur
Verfügung gestellt werden. Geeignet hierfür sind langfaserige, organische Materialien, die am Boden verändert und mit dem Maul erfasst
und getragen werden können. § 30 Absatz 7 Satz 2, 2. Halbsatz TierSchNutzt V (11) findet keine Anwendung.

Im Falle von Stallneubauten ist das Güllesystem derart auszugestalten, dass es durch langfaserige, organische Materialien insgesamt
nicht beeinträchtigt werden kann.

Anforderungen an die Haltung von Ziegen

Für jedes Tier ist ein Fressplatz bereitzustellen, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können.

Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden sowie einer Ablamm- bzw. Absonderungsbucht ausgestattet sein.

Neben der nutzbaren Stallfläche sind zusätzlich pro Ziege mind. 0,5 m= nutzbare Liegeflächen zu schaffen, die gegenüber der übrigen
Stallfläche erhöht sind.

Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden.

Es müssen Aufzuchtbuchten für Zicklein vorhanden sein, die so bemessen sind, dass alle Zicklein gleichzeitig liegen können.

In Stall und Auslauf müssen ausreichend Bürsten und Reibungsflächen zur Verfügung stehen.

Anforderungen an die Haltung von Schafen

Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden sowie einer Ablamm- bzw. Absonderungsbucht ausgestattet sein.

Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden.

Ein Klauenbad einschließlich Zutriebeinrichtung muss vorhanden sein.

Anforderungen an die Freilandhaltung von Legehennen

Im Außenbereich müssen für alle Tiere ausreichende Schutzeinrichtungen natürlicher oder baulicher Art (z.B. Unterstände, Bäume,
Sträucher) zur Verfügung stehen, die ausreichend breit und so verteilt und zusammenhängend angelegt sind, dass sie von den Hühnern
von jeder Stelle des Außenbereiches schnell erreicht werden können.

Anforderungen an die Bodenhaltung von Jung- und Legehennen

Der Stall muss mit einem befestigten Kaltscharrraum verbunden sein, der den Tieren ab der 10. Lebenswoche zur Verfügung steht.

Im Stall müssen den Tieren ab der _i. Lebenswoche erhöhte Sitzstangen angeboten werden. Die Sitzstangenlänge muss für Junghennen
ab der 10. Lebenswoche mindestens 12 cm je Tier aufweisen. Die Sitzstangen müssen für Jung- und Legehennen so installiert sein, dass
auf ihnen ein ungestörtes, gleichzeitiges Ruhen aller Tiere möglich ist. In der Volierenhaltung muss für Junghennen der Zugang zu den
einzelnen Ebenen regulierbar sein.

Neben Vorrichtungen zur Regulierung des Lichteinfalls für tageslichtdurchlässige Flächen muss bei künstlicher Beleuchtung eine an die
unterschiedlichen Funktionsbereiche der Haltungseinrichtung angepasste Abstufung der Lichtintensität möglich sein. Die Beleuchtung
muss für die Tiere flackerfrei sein.

Der Einstreubereich (inklusive Kaltscharrraum) ist so zu strukturieren und auszustatten, dass den Tieren zusätzlich zur Einstreu
verschiedenartig manipulierbares und auswechselbares Beschäftigungsmaterial (z.B. Heuraufen, Pickblöcke, Stroh- oder Luzerneballen)
zur Verfügung steht.

Anforderungen an die Haltung von Mastputen

Der Stall muss mindestens gemäß den bundeseinheitlichen Eckwerten für eine freiwillige Vereinbarung zur Haltung von Mastputen vom

 



März 2013 (12) ausgestattet sein.

Der Stall muss mit einem befestigten Kaltscharrraum bzw. Wintergarten verbunden sein. Stall und Kaltscharrraum bzw. Wintergarten
sind mit Vorrichtungen für Rückzugsmöglichkeiten und Beschäftigung (erhöhte Ebenen, Sichtbarrieren, Strohraufen) auszustatten.

Für Mobilställe ist kein Kaltscharrraum erforderlich, die Bodenfläche muss aber je nach Zustand (Trockenheit) ausreichend mit
geeigneter Einstreu versehen werden.

Anforderungen an die Haltung von Masthühnern

Die nutzbare Bodenfläche muss planbefestigt und ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden.

Für Mobilställe muss die Bodenfläche nicht planbefestigt sein, aber je nach Zustand (Trockenheit) ausreichend mit geeigneter trockener
Einstreu versehen werden.

Anforderungen an die Haltung von Enten oder Gänsen

Der Stall muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein Auslauf und jederzeit zugängliche, ausreichend bemessene Bademöglichkeiten zur
Verfügung stehen.

Die Bademöglichkeiten müssen so gestaltet sein, dass die Enten oder Gänse den ganzen Kopf ins Wasser stecken können. Es müssen
Einrichtungen vorhanden sein, die die Bereitstellung von klarem Wasser für das Baden gewährleisten.

Anforderung an die Haltung von Pferden

Förderfähig sind Anlagen/Systeme zur Haltung in Gruppen mit Auslauf.

Für jedes Pferd ist ein Fressplatz bereitzustellen, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können.

Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden ausgestattet sein, der ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen
wird.

Ein besonderes Abteil für kranke, verletzte, unverträgliche oder neu eingestallte Tiere muss bei Bedarf eingerichtet werden können,
Dieses muss mindestens Sicht-, Hör- und Geruchkontakt zu einem anderen Pferd gewährleisten.

Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren jederzeit ein geeigneter Auslauf zur Verfügung steht.

Im Sommer wird den Pferden zusätzlich regelmäßiger Weidegang angeboten.

Teil B) Premiumförderung

Mit den zu fördernden Investitionen sind zusätzlich zu den Anforderungen des Teils A) die baulichen und technischen Voraussetzungen zur
Einhaltung der folgenden Anforderungen zu schaffen:

Anforderungen an Laufställe für Milchkühe und Aufzuchtrinder

Förderungsfähig sind Laufställe, die über einen Auslauf für mindestens ein Drittel der Milchkühe (4,5 m2/GV) verfügen. Auf einen
Auslauf kann verzichtet werden:

bei regelmäßigem Sommerweidegang und

bei einer Stallmodernisierung, wenn ein Auslauf aufgrund der Stalllage nicht möglich ist und mindestens 7 m2/GV Stallfläche zur
Verfügung gestellt werden.

Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können.
Wenn durch geeignete technische oder manuelle Verfahren die Tiere ständig Zugang zum Futter haben, ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis
von maximal 1,2 : 1 zulässig. Werden Melkverfahren angewendet, bei denen die Kühe über den Tag verteilt gemolken werden (z.B.
automatische Melksysteme), ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von maximal 1,5 : 1 zulässig.

Anforderungen an die Kälberhaltung

Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren entweder während der Weideperiode täglich ein Auslauf mit freiem Zugang zu einer
Tränkevorrichtung geboten werden kann oder die Tiere im Offenstall (einschließlich Kälberhütten) gehalten werden.

Anforderungen an Haltungsformen in der Rindermast (außer Mutterkuhhaltung)

 



Die verfügbare Fläche muss

bis 350 kg Lebendgewicht mind. 3,5 m2 pro Tier und

über 350 kg Lebendgewicht mind. 4,5 m2 pro Tier betragen.

Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können. Bei
Vorratsfütterung ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,2 : 1 zulässig. Sofern mittels technischer Einrichtungen den Tieren ein
permanenter Zugang zum Futter ermöglicht wird, ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,5 : 1 zulässig.

Anforderungen an die Haltung von Mutterkühen

Der Stall muss über einen Auslauf für mindestens ein Drittel der Mutterkühe (4,5 m2/GV) verfügen. Auf einen Auslauf kann verzichtet
werden:

bei regelmäßigem Sommerweidegang und

bei einer Stallmodernisierung, wenn ein Auslauf aufgrund der Stalllage nicht möglich ist und mindestens 7 m2/GV Stallfläche zur
Verfügung gestellt werden.

Anforderungen an die Haltung von Absatzferkeln, Zuchtläufern und Mastschweinen

Für Absatzferkel, Zuchtläufer und Mastschweine muss eine uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche zur Verfügung stehen, die
mindestens 20% größer ist, als nach der TierSchNutztV (13) vorgeschrieben.

Zusätzlich zu den nach der TierSchNutztV (14) vorgeschriebenen Tränken ist im Stall allen Tieren mittels geeigneter Schalen- oder
Beckentränken permanent das Saufen aus einer offenen Fläche zu ermöglichen. Zulässig ist ein Tier-Tränke-Verhältnis von einer offenen
Tränke für jeweils bis zu 12 Tiere.

Anforderungen an die Haltung von Jung- und Zuchtsauen und Zuchtebern

Die Haltungseinrichtung für Eber muss eine Fläche aufweisen, die mindestens 20% größer ist, als nach der
TierSchNutztV (15) vorgeschrieben.

Für Jungsauen und Sauen muss im Zeitraum von über vier Wochen nach dem Decken bis eine Woche vor dem voraussichtlichen
Abferkeltermin eine uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche zur Verfügung stehen, die mindestens 20% größer ist, als nach der
TierSchNutztV (16) vorgeschrieben.

Die Mindestfläche je Abferkelbucht muss 6 m2 betragen. – Die Haltungseinrichtung muss so ausgestaltet sein, dass sie nach dem
Abferkeln dauerhaft geöffnet werden kann. Die Sau muss sich dann ungehindert umdrehen können.

Zusätzlich zu den nach der TierSchNutztV (17) vorgeschriebenen Tränken ist im Stall allen Tieren mittels geeigneter Schalen- oder
Beckentränken permanent das Saufen aus einer offenen Fläche zu ermöglichen. Zulässig ist ein Tier-Tränke-Verhältnis von einer offenen
Tränke für jeweils bis zu 12 Tiere.

Anforderungen an die Haltung von Ziegen

Die nutzbare Stallfläche muss mind. 1,5 m2/Ziege und 0,35 m2/Zicklein betragen.

Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren ganzjährig ein Auslauf zur Verfügung steht. Im Stall- oder Auslaufbereich sind
geeignete Klettermöglichkeiten zu schaffen.

Anforderungen an die Haltung von Schafen

Die nutzbare Stallfläche muss mind. 1,5 m2/Schaf und 0,35 m2 /Lamm betragen.

Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein Auslauf zur Verfügung steht, der so bemessen und gestaltet ist, dass er für die
Sammlung und den Aufenthalt der Herde ausreicht.

Anforderungen an die Freilandhaltung von Legehennen

Soweit die Einrichtung eines Kaltscharrraums aus baulichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, muss der Stall über einen
Dachüberstand von mindestens 2 m Breite/Tiefe über die gesamte mit Ausschlupflöchern versehene Stallseite verfügen. Die gesamte
Fläche unter dem Dachüberstand muss befestigt sein. Für Mobilställe sind kein Dachüberstand und keine Befestigung erforderlich.

 



Anforderungen an die Bodenhaltung von Jung- und Legehennen

Der Kaltscharrraum muss mindestens einem Drittel der nutzbaren Stallgrundfläche entsprechen und mit geeigneter manipulierbarer
Einstreu sowie ausreichend bemessenen und gleichmäßig verteilten Staub- oder Sandbädern ausgestattet sein.

Die Grundfläche des Kaltscharrraums darf nicht in die Berechnung der maximalen Besatzdichte einbezogen werden.

Zur Optimierung des Stallklimas müssen bei Volierenhaltung Kanäle zur Kotbandbelüftung vorhanden sein. Anforderungen an die
Haltung von Mastputen

Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte während der Endmastphase bei Putenhennen max. 35 kg und bei Putenhähnen
max. 40 kg Lebendgewicht pro m2 nutzbarer Stallfläche nicht überschreitet.

Der Kaltscharrraum bzw. Wintergarten muss mindestens 800 cm2/Putenhahn und 500 cm2/Putenhenne umfassen und mit geeigneten,
ausreichend bemessenen und gleichmäßig verteilten Staubbädern ausgestattet sein.

Anforderungen an die Haltung von Masthühnern

Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte während der Endmastphase max. 25 kg Lebendgewicht pro m2 nutzbarer
Stallfläche nicht überschreitet.

Anforderungen an die Haltung von Enten oder Gänsen

Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte während der Endmastphase bei Mastenten max. 25 kg und bei Mastgänsen max.
30 kg Lebendgewicht pro m2 nutzbarer Stallfläche nicht überschreitet.

Der Außenbereich muss so bemessen sein, dass ein Weideauslauf von mind. 2 m2 /Mastente bzw. 4 m2/ Mastgans zur Verfügung steht.

Anforderung an die Haltung von Pferden

Die nutzbare Liegefläche muss mindestens 9 m2/Pferd und mindestens 7 m2/Pony betragen.

Anlage 2
Übernahme von Bürgschaften

1. Für Kapitalmarktdarlehen, die zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der förderungsfähigen Investition erforderlich sind, können
anteilige modifizierte Ausfallbürgschaften von den Ländern übernommen werden, soweit das Darlehen nicht durch bankübliche
Sicherheiten gedeckt und mit der Zahlung der vertraglich vereinbarten Zins- und Tilgungsleistungen gerechnet werden kann.

Der Bund übernimmt hierfür befristet bis zum 31. Dezember 2022 mit gesonderter Erklärung eine Garantie von 60%.

2. Bürgschaften können nur für Darlehen übernommen werden, die bei Antragstellung auf Bürgschaftsübernahme noch nicht gewährt oder
verbindlich zugesagt worden sind. Eine Darlehenszusage unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Bürgschaftsgewährung ist unschädlich.

3. Die Bürgschaften decken höchstens 70% des Ausfalls an der Hauptforderung, den marktüblichen Zinsen sowie den Kosten der Kündigung
und Rechtsverfolgung, für die Kosten jedoch nur bis zu 2% des Bürgschaftshöchstbetrages für die Hauptforderung.

Ab Eintritt des Verzuges des Kreditnehmers ist der Zinssatz in die Bürgschaft einbezogen, der gegenüber dem Kreditnehmer als
Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden kann. Die Höhe des Schadensersatzanspruches ist auf den Basiszinssatz nach § 247 des
Bürgerlichen Gesetzbuches zuzüglich 5% p.a begrenzt, es sei denn, im Schadensfall wird ein höherer Ersatzanspruch nachgewiesen. In
keinem Fall darf jedoch der vertraglich vereinbarte und von dem bürgenden Land gebilligte Regelzinssatz überschritten werden.

Sonstige Verzugsschäden, Zinseszinsen, Stundungszinsen, Provisionszinsen, Strafzinsen, Überziehungszinsen, Bearbeitungsgebühren und
Prüfungskosten sind von der Bürgschaft nicht erfasst und dürfen auch nicht mittelbar gegenüber dem bürgenden Land in die
Ausfallberechnung einbezogen werden.

Der Selbstbehalt der Hausbanken beträgt mindestens 30%; er darf nicht gesondert oder vorrangig besichert oder auf Dritte übertragen
werden.

4. Der Darlehensnehmer hat eine marktübliche Provision (einschließlich Risikoentgelt) für die Gewährung der Bürgschaft zu entrichten und
so weit wie möglich Sicherheiten – vorrangig Grundpfandrechte – zur Verfügung zu stellen. Dies gilt auch, wenn er nachträglich dafür
geeignetes Vermögen erlangt. Zu den Sicherheiten, die vor Feststellen des Ausfalls zu verwerten sind, gehören auch etwaige für das Darlehen
gegebene Bürgschaften Dritter. Bei haftungsbeschränkenden Rechtsformen ist Voraussetzung für die Vergabe einer Ausfallbürgschaft, dass
alle Gesellschafter, die einen wesentlichen Einfluss auf den Darlehensnehmer ausüben können, für das Darlehen mithaften, zumindest aber
eine selbstschuldnerische Bürgschaft in Darlehenshöhe abgeben.

 



5. Die Verbürgung von Haushaltsmitteln des Bundes und der Länder sowie die Übernahme von Bürgschaften in Sanierungsfällen sind
ausgeschlossen.

Anlage 3
Förderung von Maschinen und Geräten der Außenwirtschaft

Förderfähig sind folgende Maschinen und Geräte:

1. Aufbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern

1.1 Injektionsgeräte für die Aufbringung von Gülle, Gärresten, Jauche und Sickersaft mit und ohne Tankwagen.

1.2 An Tankwagen angebaute Geräte zur Direkteinarbeitung von Gülle, Gärresten, Jauche und Sickersaft, wie Grubber, Scheibeneggen,
Scheibenschlitzgeräte und vergleichbare Techniken, mit und ohne Tankwagen.

1.3 Schleppschuhverteiler mit und ohne Tankwagen.

1.4 Aufbringungsgeräte gemäß Punkt 1.1 – 1.3 in Verbindung mit Pumpe, Haspel und Schlauch (Verschlauchungsverfahren).

Die Geräte müssen nachweislich dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Dies ist z.B. der Fall, wenn die Geräte in einem Testverfahren
nach DLG (18) oder VERA (19) erfolgreich geprüft wurden.

2. Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

2.1 Spritz- und Sprühgeräte für den Obst-, Garten- und Weinbau, die nicht angelagerte Spritzflüssigkeit auffangen und in den Tank
zurückfördern und die Abdrift um mindestens 90% gegenüber herkömmlichen Sprühgeräten verringern können, ohne die Wirksamkeit der
Anwendung zu verringern.

2.2 Pflanzenschutzgeräte mit Sensorsteuerung, die entweder Lücken in der Zielfläche erkennen und die Düsen entsprechend abschalten
oder die z.B. in Flächenkulturen Unkräuter oder Pilzbefall erkennen und die Düsen entsprechend einschalten. Die mögliche
Mitteleinsparung der Geräte muss durch eine Prüfung des Julius KühnInstituts nachgewiesen werden.

2.3 Feldspritzgeräte mit Assistenzsystemen zur automatischen Teilbreitenschaltung und Gestängeführung und automatischer
Innenreinigung.

2.4 Feldspritzgeräte mit Mehrkammersystemen zur gezielten teilflächenspezifischen Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln.

Die unter Punkt 2.1 – 2.4 genannten Geräte müssen vom Julius Kühn-Institut geprüft und anerkannt worden sein.

Selbstfahrende Maschinen sind sowohl bei der Aufbringung von Wirtschaftsdüngern als auch bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
nicht förderfähig.

3. Mechanische Unkrautbekämpfung

Maschinen und Geräte zur mechanischen Unkrautbekämpfung für Reihenkulturen, die über eine elektronische Reihenführung (mittels GPS,
Ultraschall oder optischer Sensoren) verfügen. Maschinen und Geräte mit einer mechanischen Reihenführung (z.B. durch Taster) sind nicht
förderfähig.

2.0 Investitionen zur Diversifizierung

2.1 Verwendungszweck

Die gesamtwirtschaftlichen und sektoralen Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft bedingen deren stetigen Strukturwandel. Nicht alle
Inhaber landwirtschaftlicher Unternehmen werden auch in Zukunft ein ausreichendes Einkommen aus der landwirtschaftlichen Produktion
erwirtschaften können. Die Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen aus selbständiger Tätigkeit wird unterstützt und damit ein Beitrag zur
Erhaltung der Wirtschaftskraft des ländlichen Raumes geleistet.

2.2 Gegenstand der Förderung/ Förderausschluss

2.2.1 Gefördert werden Investitionen zur Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen im ländlichen Raum, die die Bedingungen des Art. 19
Abs. 1 Buchstabe b) ELER-Verordnung (20) sowie die Bedingungen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 (21) (De-minimis-Beihilfen) erfüllen.

Bemessungsgrundlage für die Förderung sind die nachfolgend aufgeführten Ausgaben, soweit sie für die zu fördernden Vorhaben notwendig
sind:

a) Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbeweglichem Vermögen;

b) Erstanschaffung von neuen Maschinen und Anlagen im Rahmen der Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen, einschließlich
Computersoftware, bis zum marktüblichen Wert des Wirtschaftsgutes;

 



c) allgemeine Aufwendungen, etwa für Architektur- und Ingenieurleistungen sowie für Beratung, Betreuung von baulichen
Investitionen, Baugenehmigungen, Durchführbarkeitsstudien, den Erwerb von Patentrechten und Lizenzen,

d) Investitionen im Bereich „Urlaub auf dem Bauernhof' können nur bis zur Gesamtkapazität von 25 Gästebetten gefördert werden.

Bei Brennereien sind nur Investitionen im Bereich der Direktvermarktung von Abfindungs- sowie Verschlusskleinbrennereien (mit einer
jährlichen Alkoholproduktion bis zu 10 hl) förderbar. Brennereigeräte können gefördert werden, soweit es sich um die Modernisierung
bestehender Brennereien handelt.

2.2.2 Von der Förderung sind ausgeschlossen:

a) Investitionen, die ausschließlich die Erzeugnisse gem. Anhang-I des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
betreffen,

b) laufende Betriebsausgaben, Ablösung von Verbindlichkeiten, Erbabfindungen, Kreditbeschaffungskosten und Gebühren für eine
Beratung in Rechtssachen,

c) Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen,

d) Anlageinvestitionen für die Produktion von erneuerbaren Energien, die nach EEG förderfähig sind.

2.3 Zuwendungsempfänger

Gefördert werden:

Unternehmen, unbeschadet der gewählten Rechtsform,

2.3.1 deren Geschäftstätigkeit zu wesentlichen Teilen (mehr als 25% Umsatzerlöse) darin besteht, durch Bodenbewirtschaftung oder durch
mit Bodenbewirtschaftung verbundene Tierhaltung pflanzliche oder tierische Erzeugnisse zu gewinnen, und

2.3.2 die die in § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte (ALG) genannte Mindestgröße erreichen oder überschreiten,

2.3.3 Unternehmen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften und unmittelbar kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige
Zwecke verfolgen,

2.3.4 Inhaber landwirtschaftlicher Einzelunternehmen, deren Ehegatten, mitarbeitende Familienangehörige gem. § 1 Abs. 8 ALG, soweit sie in
räumlicher Nähe zum landwirtschaftlichen Betrieb erstmalig eine selbständige Existenz gründen oder entwickeln.

2.3.5 Nicht gefördert werden

a) Unternehmen bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand mehr als 25% des Eigenkapitals des Unternehmens beträgt,

b) Unternehmen die sich im Sinne der „Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von
Unternehmen in Schwierigkeiten” in Schwierigkeiten befinden.

Als Tierhaltung im Sinne von Ziff. 2.3.1 gelten auch die Imkerei, die Aquakultur, die Binnenfischerei sowie die Wanderschäferei.

2.4 Zuwendungsvoraussetzungen

Der Zuwendungsempfänger hat in Form eines Investitionskonzeptes einen Nachweis über die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und der
durchzuführenden Maßnahmen zu erbringen.

2.5 Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

2.5.1 Zuwendungsart

Die Zuwendungen werden als Zuschüsse und als De-minimis-Beihilfe gewährt.

2.5.2 Mindestinvestitionsvolumen

Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 10.000 Euro.

2.5.3 Höhe des Zuschusses

Es kann ein Zuschuss von bis zu 25% der Bemessungsgrundlage gewährt werden.

2.6. Sonstige Bestimmungen

 



2.6.1 De-minimis

Der Gesamtwert der einem Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen darf 200.000 Euro bezogen auf einen Zeitraum von drei Jahren
nicht übersteigen.

2.6.2 Zweckbindung

Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstellung,

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Lieferung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet werden.

2.6.3 Kumulierbarkeit

Vorhaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher Förderprogramme gefördert werden, dürfen nicht gleichzeitig nach diesen Grundsätzen
gefördert werden.

Eine Kumulation mit Mitteln der Landwirtschaftlichen Rentenbank, COSME (Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und
für KMU) des Europäischen Investitionsfonds (EIF) oder der Förderbanken der Länder ist möglich, sofern und soweit hierbei die
beihilferechtlichen Förderhöchstgrenzen nicht überschritten werden.

B. Beratung

Maßnahmen

1.0 Beratung

1.1 Zuwendungszweck

Verbesserung der wirtschaftlichen tier- und umweltbezogenen Produktionsbedingungen zur Gewährleistung einer leistungsfähigen und an
zukünftige Anforderungen ausgerichteten Landwirtschaft.

1.2 Gegenstand der Förderung

1.2.1 Förderfähig ist die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen durch landwirtschaftliche Unternehmen und
Erzeugerzusammenschlüsse (Beihilfeempfänger)

a) zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit,

b) zur Verbesserung des Tierwohls,

c) zur Verbesserung der Ressourceneffizienz, des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes.

Die Beratung muss den Vorgaben des Artikels 22 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 (1) entsprechen.

1.2.2 Nicht förderfähig sind Beratungsleistungen, die aus anderen öffentlichen Förderprogrammen gefördert werden.

1.3 Zuwendungsempfänger Zuwendungsempfänger sind die Anbieter der Beratungsleistungen nach Nummer 1.2.1 unbeschadet der
gewählten Rechtsform.

Der Endbegünstigte der Beihilfe ist der landwirtschaftliche Betrieb, der eine vergünstigte Beratungsleistung erhält.

1.4 Art und Höhe der Zuwendungen

1.4.1 Die Zuwendungen werden als Anteilfinanzierung oder Vollfinanzierung gewährt.

1.4.2 Die Zuwendungen für die Beratungsleistungen können bis zu 80 % der Kosten, in den Fällen 1.2.1 b) und c) bis zu 100 % der Kosten
betragen.

Die Zuwendung ist auf 1.500 Euro je Beratungsleistung begrenzt.

1.5 Zuwendungsvoraussetzungen

1.5.1 Die Beratungsleistungen sind von öffentlichen oder privaten fach- und sachkundigen Stellen zu erbringen. Diese bedürfen der Auswahl
(bei einer ELER-Kofinanzierung gemäß Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (2) bzw. Zulassung durch die Länder. Die

 



ausgewählten/zugelassenen Beratungsanbieter und Beratungskräfte müssen mindestens die Kriterien nach der Anlage erfüllen.

1.5.2 Der Beratungsanbieter verpflichtet sich, betriebliche Daten der beratenen Betriebe für eine anonymisierte überbetriebliche Auswertung
auf Verlangen den zuständigen Stellen zur Verfügung zu stellen.

1.6 Sonstige Bestimmungen

Die Maßnahme ist nach der Verordnung (EU) Nr. 702/2014, insbesondere Artikel 22, freigestellt.

Über die Beratungsleistungen wird zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb und dem Anbieter der Beratungsleistungen ein Vertrag
abgeschlossen. Der Vertrag ist Grundlage zur Beantragung der Förderung bei der zuständigen Stelle. Die Verfahren nach Artikel 15 Absatz 2
der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sind einzuhalten.

Anlage
Mindestanforderungen an Beratungsanbieter und Beratungskräfte nach 1.5.1

1. Anforderungen an den Beratungsanbieter

Technik, Logistik und Kapazitäten zur Durchführung der Beratung müssen vorhanden sein.

Nachweis einer mindestens zweijährigen Ausübung der Beratungstätigkeit; es können Ausnahmen zugelassen werden, sofern das
Beraterpersonal über eine ausreichende Qualifikation verfügt (siehe Nummer 2).

Bei Antragstellung auf Auswahl oder Zulassung hat der Beratungsanbieter im Antrag darzustellen, inwieweit die Auswahl- bzw.
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden.

Die Trennung von Beratung und Kontrolle ist sicherzustellen.

2. Anforderungen an die Qualifikation der Beratungskräfte

2.1 Die ausreichende Qualifikation der Beratungskräfte ist anzunehmen, wenn sie:

mindestens einen einschlägigen Hochschulabschluss (Bachelor, Master oder Diplom) nachweisen, in Ausnahmefällen können auch
Beratungskräfte mit Meister-, Techniker- oder einem vergleichbaren Abschluss anerkannt werden.

eine beratungsmethodische Qualifikation nachweisen.

mindestens zwei Jahre berufliche Erfahrung als Beratungskraft nachweisen, im begründeten Einzelfall kann die Anerkennungsstelle
hiervon Ausnahmen zulassen.

Für Beratung in Spezialbereichen können in Einzelfällen Beratungskräfte mit einschlägigen Qualifikationen zugelassen werden.

2.2 Beraterinnen und Berater haben den Nachweis zu erbringen, dass sie regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. Bei
geförderten Beratungsmaßnahmen wird die Teilnahme an den länderspezifisch angebotenen Fortbildungen verpflichtend gefordert.

2.3 Die Beratungskräfte müssen die persönliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung nachweisen oder erklären.

3. Verpflichtungen für Beratungsanbieter und Beratungskräfte

Beratungsanbieter und Beratungskräfte verpflichten sich, dass die Beratung gewissenhaft sowie unabhängig und frei von Interessen
Dritter erfolgt, insbesondere dass im Zusammenhang mit der einzelbetrieblichen Beratung keine direkte oder indirekte Werbe-,
Verkaufs- oder Vermittlertätigkeit für Waren oder unternehmensbezogene Dienstleistungen vorgenommen und keine Rechtsberatung
durchgeführt wird. Eine konkrete Produktwerbung ist ausdrücklich untersagt.

Die Beratungsanbieter und Beratungskräfte erklären ihr Einverständnis zur Veröffentlichung der Liste der zugelassenen
Beratungsanbieter und Beratungskräfte durch die für die Zulassung zuständige Stelle der Länder.

Die Beratungskräfte verpflichten sich, die im Zusammenhang mit der Beratung erhaltenen Informationen vertraulich zu behandeln.

4. Versagung und Widerrufung der Zulassung

Die Zulassung als Beratungsanbieter/ Beratungskraft ist insbesondere zu versagen oder zu widerrufen, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass

die Beratungskraft nicht die notwendige fachliche Qualifikation oder die erforderliche Unabhängigkeit besitzt.

die Beratungskraft sich als nicht zuverlässig erwiesen hat. Beratungsanbieter/ Beratungskräfte sind als nicht zuverlässig zu beurteilen,

 



wenn sie durch ihr Verhalten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Tatbestand des (versuchten) Subventionsbetruges
gemäß § 264 des Strafgesetzbuches begangen haben.

5. Die für die Zulassung zuständige Stelle wird von den Bundesländern benannt.

6. Die Zulassungsstellen der Bundesländer veröffentlichen regelmäßig die Liste der in ihrem Zuständigkeitsbereich anerkannten
Beratungsanbieter und Beratungskräfte.

Förderbereich 3:
Verbesserung der Vermarktungsstrukturen

Der Förderbereich gliedert sich in folgende Maßnahmengruppen:

A. Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse

B. Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen der Fischwirtschaft

A. Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse

Maßnahmen

1.0 Gründung und Tätigwerden von Erzeugerzusammenschlüssen

2.0 Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse

3.0 Kooperationen (Zusammenarbeit)

Begriffsbestimmungen

a) Erzeugerzusammenschlüsse sind

• Erzeugerorganisationen sowie

• Erzeugerzusammenschlüsse für Qualitätsprodukte

• und deren Vereinigungen.

Erzeugerorganisationen und deren Vereinigungen müssen nach dem Agrarmarktstrukturrecht anerkannt sein.
Erzeugerzusammenschlüsse für Qualitätsprodukte müssen mindestens fünf Mitglieder haben. Erzeugerzusammenschlüsse und deren
Vereinigungen müssen Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sein.

b) Kooperationen im Rahmen der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur sind Zusammenschlüsse gemäß Artikel 35
der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (1) (ELER-Verordnung) von

• Erzeugern oder

• Erzeugerzusammenschlüssen oder

• Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse,

die mit weiteren Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse einschließlich Organisationen und
Einrichtungen zusammenarbeiten.

Die Organisationen und Einrichtungen der Land- und Ernährungswirtschaft müssen überwiegend von Mitgliedern aus land- und
ernährungswirtschaftlichen Unternehmen getragen werden und auf vertraglicher Grundlage zusammenarbeiten.

Diese Zusammenarbeit bezieht sich vor allem auf folgende Prioritäten:

• Investitionen,

• Durchführbarkeitsstudien, Erstellung eines Geschäftsplans oder eines gleichwertigen Plans oder einer lokalen
Vermarktungsstrategie,

• spezifische Projekte im Zusammenhang mit der Durchführung des Geschäftsplans, einer Entwicklungsstrategie oder einer auf
Innovation ausgerichteten Aktion.

c) Operationelle Gruppen (OG) gemäß Artikel 56 der ELER-Verordnung sind Teil der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP)

 



„Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit”. Sie werden von Landwirten und/oder Unternehmen des Agrar- und
Nahrungsmittelsektors in Verbindung mit anderen Interessenträgern, z.B. Forschern und Beratern, gegründet. Die OG leisten einen
Beitrag zur Erreichung der Ziele der EIP entsprechend Artikel 55 der ELER-Verordnung.

d) Qualitätsprodukte sind gemäß Artikel 16 der ELER-Verordnung nach Qualitätsregelungen erzeugte landwirtschaftliche Erzeugnisse
und Produkte, die bei der Verarbeitung entsprechender Erzeugnisse hergestellt werden.

e) Unternehmensgrößen

• KMU umfassen Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen.

• Mittelgroße Unternehmen sind Unternehmen oberhalb der KMU, die weniger als 750 Personen beschäftigen oder einen
Jahresumsatz von 200 Mio. Euro nicht überschreiten.

Zur Berechnung der Mitarbeiterzahl und des finanziellen Schwellenwertes finden jeweils die Bestimmungen gemäß Anhang 1 der
Verordnung (EU) Nr. 702/2014 (2) (Agrarfreistellungsverordnung) Anwendung.

f) Eine Verbesserung der Effizienz des Ressourceneinsatzes beinhaltet grundsätzlich deren Einsparung, insbesondere von Wasser
und/oder Energie.

g) Der Geschäftsplan enthält zumindest die in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 807/2014 (3) bestimmten Angaben.

1.0 Gründung und Tätigwerden von Erzeugerzusammenschlüssen

1.1 Zuwendungszweck

Die Förderung zielt darauf ab, die Gründung und das Tätigwerden von Erzeugerzusammenschlüssen zu unterstützen sowie deren
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, um auf diese Weise zur Absatzsicherung oder zur Schaffung von Erlösvorteilen auf der Erzeugerebene
beizutragen.

Die Förderung leistet einen Beitrag dazu, die Erfassung, Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Hinblick
auf Art, Menge und Qualität des Angebotes an die Erfordernisse des Marktes anzupassen.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

1.2.1 Förderfähig sind angemessene Aufwendungen für Organisationskosten.

Beihilfefähige Kosten sind:

a) Gründungskosten,

b) Personal- und Geschäftskosten,

c) Kosten für Büroeinrichtungen einschließlich Hard- und Software.

1.2.2 Nicht förderfähig sind:

a) Kosten für Personal, wenn es in einer arbeitsrechtlichen oder organschaftlichen Beziehung zu Unternehmen der Verarbeitung und
Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse steht,

b) Kreditbeschaffungskosten, Zinsen, Leasingkosten, Pachten, Erbbauzinsen, Grunderwerbssteuer, Umsatzsteuer,

c) Aufwendungen, die unmittelbar die Erzeugung betreffen.

d) Abschreibungsbeträge für Investitionen,

e) Anschaffungskosten für Personenkraftwagen und Vertriebsfahrzeuge sowie für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,

f) Erzeugerorganisationen wie Unternehmen oder Genossenschaften, deren Zweck die Leitung eines oder hehrerer landwirtschaftlicher
Betriebe ist und die daher faktisch als Einzelerzeuger anzusehen sind,

g) Erzeugerorganisationen für Obst und Gemüse,

h) Branchenverbände sowie sonstige landwirtschaftliche Vereinigungen, die in den Betrieben ihrer Mitglieder Aufgaben wie die
gegenseitige Unterstützung oder Vertretungs- und Betriebsführungsdienste übernehmen, aber nicht zur gemeinsamen Anpassung des
Angebots an die Markterfordernisse beitragen,

i) Erzeugerzusammenschlüsse, deren Ziele mit den Artikeln 152 Absatz 1 Buchstabe c) und 156 der Verordnung (EU) Nr.
1308/2013 (4) unvereinbar sind.

 



1.3 Zuwendungsempfänger Erzeugerzusammenschlüsse.

1.4 Art und Höhe der Zuwendungen

1.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt.

1.4.2 Die Zuwendungen werden den Erzeugerzusammenschlüssen für die ersten fünf Jahre als Pauschalbeihilfe in jährlichen Tranchen
gezahlt. Die Zuwendungen dürfen im ersten und zweiten Jahr bis zu einer Höhe von 60%, im dritten Jahr bis zu 50%, im vierten Jahr bis zu
40% und im fünften Jahr bis zu 20% der Organisationskosten gewährt werden. Für Erzeugerzusammenschlüsse, die ausschließlich
Qualitätsprodukte erfassen, verarbeiten oder vermarkten, gelten jeweils um 15 Prozentpunkte höhere Zuwendungshöchstgrenzen..

Die Höhe der Zuwendungen zu den Organisationskosten darf den in der Tabelle angegebenen prozentualen Anteil der jährlich
nachgewiesenen Verkaufserlöse des Erzeugerzusammenschlusses nicht übersteigen.

Jahr nach der

Annerken-

nung

nicht ausschließlich

Qualitäts-

produkte

 ausschließlich

Qualitäts-

produkte

 

 Anteil der Organisations-

kosten

Höhe der

nachge-

wiesenen

Verkaufs-

erlöse

Anteil der

Organisations-

kosten

Höhe der

nachge-

wiesenen

Verkaufs-

erlöse

  in % in %  in %  in %

1. Jahr 60 5 75 7

2. Jahr 60 5 75 7

3. Jahr 50 4 65 6

4. Jahr 40 3 55 5

5. Jahr 20 2 35 4

1.4.3 Für die Berechnung der Zuwendungen kann nur die angediente Menge der nachgewiesenen Verkaufserlöse berücksichtigt werden.

1.4.4 Die jährliche Zuwendung darf den Betrag von 100.000 Euro nicht übersteigen. Der Gesamtbetrag der Zuwendungen beläuft sich auf
maximal 400.000 Euro.

1.5 Zuwendungsvoraussetzungen

1.5.1 Erzeugerzusammenschlüsse müssen – unabhängig von ihrer Rechtsform – auf Dauer, mindestens aber für fünf Jahre, angelegt sein. Die
dem Erzeugerzusammenschluss zugrunde liegenden Verträge bedürfen der Schriftform und müssen der Zielsetzung der Förderung
entsprechen. Sie müssen von der zuständigen Behörde auf Basis ihres vorgelegten Geschäftsplans förmlich anerkannt werden.

1.5.2 Der dem Erzeugerzusammenschluss zugrunde liegende Vertrag muss die Mitglieder verpflichten, die für die Vermarktung bestimmten
Produkte entsprechend den von dem Erzeugerzusammenschluss erstellten Anlieferungs- und Vermarktungsregelungen im Markt
anzubieten. Die einschlägigen Wettbewerbsregeln nach den Artikeln 206 bis 210 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 sind einzuhalten.

Die nach Landesrecht zuständigen Stellen überprüfen spätestens nach Ablauf des Förderzeitraums, ob die Ziele des Geschäftsplans des
Erzeugerzusammenschlusses verwirklicht worden sind.

1.6 Sonstige Bestimmungen

1.6.1 Soweit Maßnahmen nach diesem Förderungsgrundsatz ohne Kofinanzierung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds zur
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) durchgeführt werden und nicht vom Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum (EPLR)
erfasst sind, werden die Zuwendungen nach diesem Förderungsgrundsatz gewährt auf Grundlage und in Übereinstimmung mit der
Agrarfreistellungsverordnung (insbesondere Artikel 19).

1.6.2 Die Mitgliedschaft in einem Erzeugerzusammenschluss kann frühestens zum Schluss des dritten vollen Geschäftsjahres gekündigt
werden. Die Kündigungsfrist beträgt mindestens ein Jahr.

1.6.3 Der dem Erzeugerzusammenschluss zugrunde liegende Vertrag und der Geschäftsplan sowie sonstige Unterlagen müssen die
Konzeption und die Ziele des Erzeugerzusammenschlusses aufzeigen. Die Konzeption muss erkennen lassen, dass der
Erzeugerzusammenschluss

 



a) die unterstellten Produktpreise, Produktions- und Absatzmengen erreichen kann und

b) zur Sicherung des landwirtschaftlichen Einkommens beiträgt oder

c) neue Märkte erschließt oder

d) der wachsenden Nachfrage nach diesen Produkten entgegenkommt.

1.6.4 Erzeugerzusammenschlüsse können Zuwendungen zu den Organisationskosten für solche Aufwendungen erhalten, die ab dem Tag der
förmlichen Anerkennung durch die dafür nach Landesrecht zuständige Stelle entstanden sind. Gründungskosten sind unabhängig davon
zuwendungsfähig.

1.6.5 Die Auszahlung der letzten Tranche der Zuwendungen zu den Organisationskosten kann erst dann erfolgen, wenn die
ordnungsgemäße Durchführung des Geschäftsplans überprüft worden ist.

Sollten die Ziele des Geschäftsplans nicht oder nicht vollständig erreicht werden, sind die Zuwendungen teilweise oder vollständig
zurückzufordern.

1.6.6 Die Zuwendung zu den Organisationskosten wird unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall gewährt, dass der
Erzeugerzusammenschluss sich innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Gründung auflöst.

2.0 Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse

2.1 Zuwendungszweck

Die Förderung zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit von

Erzeugerzusammenschlüssen,

Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung, deren Tätigkeit sich nicht gleichzeitig auf die Erzeugung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse bezieht sowie von

Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Rahmen von Kooperationen und OG oder deren
Mitglieder

zu verbessern, um auf diese Weise zur Absatzsicherung oder zur Schaffung von Erlösvorteilen auf der Erzeugerebene beizutragen. Hierbei
sollen Innovationspotenziale erschlossen werden.

Die Förderung soll darüber hinaus einen Beitrag zur Verbesserung der Effizienz des Ressourceneinsatzes – insbesondere von Wasser
und/oder Energie – leisten und damit die ressourcensparende Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen
entsprechend den Anforderungen des Marktes unterstützen.

Die Investitionsförderung von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Rahmen von
Kooperationen und OG oder deren Mitgliedern ist bis zum 31. 12.2020 befristet.

2.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

2.2.1 Förderfähig sind angemessene Aufwendungen für Investitionen, die der Erfassung, Lagerung, Kühlung, Sortierung, marktgerechten
Aufbereitung, Verpackung, Etikettierung, Verarbeitung oder Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse dienen.

Die Investitionen können auf den Neu- und Ausbau von Kapazitäten einschließlich technischer Einrichtungen oder auf die innerbetriebliche
Rationalisierung durch Umbau und/oder Modernisierung von technischen Einrichtungen ausgerichtet sein.

Die Vorhaben sind innerhalb von drei Jahren durchzuführen. Sie können sich in Projektabschnitte gliedern.

2.2.2 Innovative Investitionen im Rahmen der EIP können ebenfalls gefördert werden. Voraussetzung ist, dass diese innovativen
Investitionen im Rahmen der Tätigkeit einer OG oder deren Mitglieder unterstützt werden.

Allgemeine Aufwendungen wie Architekten- und Ingenieurleistungen, Baugenehmigungen, Beratungsgebühren, Durchführbarkeitsstudien,
Kosten der Vorplanung, Projektdurchführung und -begleitung, die im direkten Zusammenhang mit den

Maßnahmen nach den Nummern 2.2.1 und 2.2.2 stehen, können ebenfalls gefördert werden.

2.2.3 Nicht förderfähig sind:

a) Neuanlagen, wenn

• dem Aus- oder Umbau vorhandener Anlagen oder

 



• dem Ankauf geeigneter Gebäude, die vor ihrem Ankauf einem anderen Zweck dienten,

wirtschaftlich der Vorzug zu geben ist.

Der Umbau vorhandener Anlagen sowie der Ankauf geeigneter Gebäude kann nicht gefördert werden, wenn diese zum gleichen Zweck
bereits zu einem früheren Zeitpunkt gefördert wurden.

b) eingebrachte Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen und technische Anlagen,

c) Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken und bei bebauten Grundstücken, die auf das Grundstück entfallenden Ausgaben,

d) Ersatzbeschaffungen, Eigenleistungen, gebrauchte Maschinen und Einrichtungen,

e) Wohnbauten nebst Zubehör,

Anschaffungskosten für Personenkraftfahrzeuge und Vertriebsfahrzeuge, Kosten für Büroeinrichtungen,

g) Kreditbeschaffungskosten, Zinsen, Leasingkosten, Pachten, Erbbauzinsen, Grunderwerbsteuer, Umsatzsteuer, Kauf von Patenten und
nicht an die zu fördernde Investition gebundene Lizenzen sowie Marken,

h) Abschreibungsbeiträge für Investitionen,

i) Aufwendungen, die unmittelbar der landwirtschaftlichen Erzeugung dienen,

j) Aufwendungen, die dem Absatz auf der Erzeuger- und Einzelhandelsstufe dienen,

k) Investitionen im Zusammenhang mit der Erzeugung von Biokraftstoffen aus Nahrungsmittelpflanzen,

I) Verwaltungskosten der Länder,

m) Aufwendungen für die Schlachtung von Tieren jeweils von der Betäubung/Tötung bis einschließlich der Abkühlung der
Schlachtkörper entsprechend Anhang III Abschnitt I Kapitel VII Ziffer 1 oder Anhang III Abschnitt I Kapitel IV Ziffer 8 der Verordnung
(EG)Nr. 853/2004 (5), soweit die Unternehmen größer als Kleinst- oder kleine Unternehmen im Sinne des Anhangs 1 der
Agrarfreistellungsverordnung sind,

n) Aufwendungen für Ölmühlen soweit die Unternehmen größer als Kleinst- oder kleine Unternehmen im Sinne des Anhangs I der
Agrarfreistellungsverordnung sind,

o) Erzeugerorganisationen für Obst und Gemüse,

p) anteilige Investitionen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, die durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gefördert werden,

q) Investitionen zur Erfüllung geltender EU-Normen (Umwelt- und Hygienevorschriften),

r) Vorhaben, deren Förderung zu einem Verstoß gegen in der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 festgelegte Verbote und Beschränkungen
führen würde.

2.2.4 Das Vorhaben muss mit den europäischen und nationalen Umweltschutzvorschriften im Einklang stehen. UVP(6)-pflichtige Vorhaben
sind nur förderfähig, wenn eine Genehmigung für das Vorhaben erteilt worden ist.

2.3 Zuwendungsempfänger

a) Erzeugerzusammenschlüsse,

b) Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung, deren Tätigkeit sich nicht gleichzeitig auf die Erzeugung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse bezieht sowie

c) Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Rahmen von Kooperationen und OG oder deren
Mitglieder.

2.4 Art und Höhe der Zuwendungen

2.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt.

2.4.2 Es können Zuwendungen zu den förderfähigen Aufwendungen für Investitionen in folgender Höhe gewährt werden:

a) Für die Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen

 



aa) Erzeugerzusammenschlüsse bis zu 35%, sofern diese mehr als 50% Qualitätsprodukte erfassen und vermarkten bis zu 40%,

ab) Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung bis zu 25%, sofern diese mehr als 50%
Qualitätsprodukte erfassen und vermarkten bis zu 30%,

ac) Mittelgroße Unternehmen bis zu 20%, sofern diese mehr als 50% Qualitätsprodukte erfassen und vermarkten bis zu 25%,

ad) Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung im Rahmen von Kooperationen bis zu 35%, sofern diese mehr als 50%
Qualitätsprodukte erfassen und vermarkten bis zu 40%

ae) Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung im Rahmen von OG oder deren Mitgliedern bis zu 55%.

b) Für die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu Nicht-Anhang-I-Erzeugnissen für mittlere Unternehmen bis zu 10%
und für Kleinst- und kleine Unternehmen bis zu 20%.

Für die Zuwendungsempfänger gemäß Nummer 2.3, die ausschließlich Qualitätsprodukte verarbeiten und vermarkten, gelten jeweils bis zu
15 Prozentpunkte höhere Zuwendungshöchstgrenzen. Die festgesetzten Höchstsätze gemäß Artikel 17 Absatz 3 der ELER-Verordnung
dürfen nicht überschritten werden.

2.4.3 Bei einer gleichzeitigen Förderung der Investitionsvorhaben im Rahmen anderer Förderprogramme dürfen die Zuwendungen, die im
Anhang der ELER-Verordnung und in der Agrarfreistellungsverordnung und der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 (7) (Allgemeine
Gruppenfreistellungsverordnung) aufgeführten Zuwendungssätze bzw. Obergrenzen der Zuwendungen, nicht übersteigen.

2.5 Zuwendungsvoraussetzungen

2.5.1 Für Erzeugerzusammenschlüsse gelten die Zuwendungsvoraussetzungen der Maßnahme 1.0 „Gründung und Tätigwerden von
Erzeugerzusammenschlüssen” (Nummern 1.5.1, 1.5.2 erster Absatz und 1.6.3).

2.5.2 Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung können nur gefördert werden, wenn sie mindestens fünf Jahre lang mindestens 40%
ihrer Aufnahmekapazität an den Erzeugnissen, für die sie gefördert werden, durch Lieferverträge oder Dienstleistungsverträge mit
Erzeugerzusammenschlüssen oder einzelnen Erzeugern auslasten. Von dem Erfordernis des Abschlusses von Lieferverträgen kann bei
Investitionen in Vermarktungseinrichtungen für Blumen und Zierpflanzen, Verarbeitungseinrichtungen von Streuobst und bei
Tierkörperbeseitigungsanlagen abgesehen werden.

2.5.3 Im Rahmen des Investitionskonzeptes ist ein Nachweis über die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens sowie normaler Absatzmöglichkeiten
zu erbringen.

2.5.4 Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung, deren Tätigkeit sich nicht gleichzeitig auf die Erzeugung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse bezieht sowie Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Rahmen von
Kooperationen und OG oder deren zu fördernde Mitglieder dürfen nicht größer als mittelgroße Unternehmen sein.

2.5.5 Der dem Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Rahmen von Kooperationen und OG
oder deren Mitgliedern zugrunde liegende Vertrag bzw. Kooperationsvereinbarung und der Geschäfts- bzw. Aktionsplan sowie sonstige
Unterlagen müssen die Konzeption und die Ziele der Kooperation aufzeigen. Er muss die Mitglieder verpflichten, die für die Vermarktung
bestimmten Produkte entsprechend den von der Kooperation erstellten Anlieferungs- und Vermarktungsregelungen am Markt anzubieten.

2.5.6 Die verbesserte Ressourcennutzung ist in geeigneter Weise darzustellen.

2.6 Sonstige Bestimmungen

2.6.1 Soweit Maßnahmen nach diesem Fördergrundsatz ohne Kofinanzierung aus dem ELER durchgeführt werden und nicht vom EPLR
erfasst sind, werden die Zuwendungen nach diesem Fördergrundsatz gewährt auf Grundlage und in Übereinstimmung mit

der Agrarfreistellungsverordnung (insbesondere Artikel 17) sowie

der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (insbesondere Artikel 17).

2.6.2 Soweit Maßnahmen nach diesem Fördergrundsatz mit Kofinanzierung aus dem ELER durchgeführt werden und gleichzeitig eine
Verarbeitung zu Nicht-Anhang-I-Erzeugnissen erfolgt, werden die Zuwendungen nach diesem Fördergrundsatz gewährt auf Grundlage und
in Übereinstimmung mit Artikel 44 der Agrarfreistellungsverordnung. Die Beihilfe wird nicht eingeführt, bevor die Kommission das
einschlägige EPLR genehmigt hat.

2.6.3 Im Rahmen der beihilferechtlichen Freistellung dieses Fördergrundsatzes nach der Agrarfreistellungsverordnung und der Allgemeine
Gruppenfreistellungsverordnung gelten folgende Anmeldeschwellen:

a) Nach Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe c) und k) der Agrarfreistellungsverordnung:

• Beihilfen für Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse gemäß Artikel 17: 7,5 Mio. Euro
pro Unternehmen und Investitionsvorhaben

 



• Beihilfen für Investitionen in die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu nichtlandwirtschaftlichen Erzeugnissen
oder in die Baumwollerzeugung gemäß Artikel 44: 7,5 Mio. Euro pro Investitionsvorhaben

b) Nach Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe c) der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung:

• Investitionsbeihilfen für KMU: 7,5 Mio. Euro pro Unternehmen und Investitionsvorhaben

2.6.4 Werden Maßnahmen mittelgroßer Unternehmen ohne Kofinanzierung aus dem ELER durchgeführt und sind diese nicht im EPLR
erfasst, ist eine gesonderte beihilferechtliche Notifizierung dieses Förderungsgrundsatzes erforderlich. Die Zuwendungen werden auf
Grundlage und Übereinstimmung mit dem Agrarrahmen (insbesondere Kapitel 1 Abschnitt 1.1.1.4.) gewährt.

Für Einzelinvestitionsbeihilfen im Rahmen dieser Notifizierung gelten die Anmeldeschwellen nach Randnummer 37 Buchstabe a) und c) des
Agrarrahmens (8).

2.6.5 Sofern eine OG oder deren Mitglieder einen Antrag auf Förderung stellen, können die Ergebnisse der Entwicklung neuer Erzeugnisse,
Verfahren, Prozesse und Technologien in der Land- und Ernährungswirtschaft (Nummer 2.2.2) über die EIP-Vernetzungsstelle Deutschland
allen Interessenten zugänglich gemacht werden.

2.6.6 Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeitraums von zwölf Jahren ab Fertigstellung und

technischen Einrichtungen innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Abschluss des Vorhabens

nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet werden.

3.0 Kooperationen (Zusammenarbeit)

3.1 Zuwendungszweck

Die Förderung zielt darauf ab, durch Zusammenarbeit die Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse besser
an die Erfordernisse des Marktes und einer nachhaltigen Entwicklung anzupassen, Versorgungsketten und die nachhaltige Versorgung mit
Lebens-, Futtermitteln und Biomaterialien effizienter zu machen und einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz sowie eine Anpassung an
den Klimawandel zu leisten, die regionale Zusammenarbeit zu stärken und damit zur Wettbewerbsfähigkeit der Beteiligten im Markt
beizutragen.

Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2020 befristet.

3.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

3.2.1 Förderfähig sind im Bereich der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher und Nicht-Anhang-I-Erzeugnisse

a) die Zusammenarbeit zwischen kleinen Wirtschaftsteilnehmern im Agrarsektor bei der Organisation von Ressourcen,

b) eine horizontale und vertikale Zusammenarbeit zwischen Akteuren der Versorgungskette zur Schaffung logistischer Plattformen für
die Förderung kurzer Versorgungsketten und lokaler Märkte.

3.2.2 Folgende bei der Durchführung gemäß Nummer 3.2.1 anfallende Kosten können gefördert werden:

a) Konzepte für die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren in der Land- und Ernährungswirtschaft,

b) Durchführbarkeitsstudien und Kosten für die Erstellung eines Geschäftsplans oder eines gleichwertigen Plans,

c) laufende Kosten der Zusammenarbeit.

3.2.3 Nicht förderfähig sind:

a) Aufwendungen für Aktivitäten (Direktkosten spezifischer Projekte im Zusammenhang mit der Durchführung des Geschäftsplans, einer
Entwicklungsstrategie oder einer auf Innovation ausgerichtete Aktion), die bereits über die Maßnahme 2.0 „Investitionen in die
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse” gefördert werden,

b) die Förderung von Branchenverbänden.

3.3 Zuwendungsempfänger Kooperationen.

3.4 Art und Höhe der Zuwendungen

3.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt.

 



3.4.2 Die Zuwendungen für die Förderung gemäß Nummer 3.2.2 a) und b) können bis zu 50% der zuwendungsfähigen Kosten betragen.

3.4.3 Die Zuwendungen für die Förderung gemäß Nummer 3.2.2 c können im ersten und zweiten Jahr bis zu 60%, im dritten Jahr bis zu 50%,
im vierten Jahr bis zu 40% und im fünften Jahr bis zu 20% der förderfähigen Kosten betragen.

Die Zuwendungen für die Zusammenarbeit können bis zu fünf Jahren gewährt werden.

Betrifft die Zuwendung gemäß den Nummern 3.4.2 und 3.4.3 ausschließlich Qualitätserzeugnisse, gelten jeweils um 15 Prozentpunkte
höhere Zuwendungshöchstgrenzen.

3.4.4 Der Gesamtbetrag der Zuwendungen beläuft sich bei Kooperationen auf bis zu 200.000 Euro.

3.4.5 Bei einer gleichzeitigen Förderung der Vorhaben im Rahmen anderer Förderprogramme dürfen die Zuwendungen die im Anhang der
ELER-Verordnung und im Agrarrahmen aufgeführten Zuwendungssätze bzw. Obergrenzen der Zuwendungen nicht übersteigen.

3.5 Zuwendungsvoraussetzungen

Die einschlägigen Wettbewerbsregelungen, insbesondere die Artikel 101 und 102 AEUV und die Artikel 206 bis 210 der Verordnung (EG) Nr.
1308/2013, sind einzuhalten.

Die Förderung von Kooperationen setzt voraus, dass sich mindestens zwei Einrichtungen an dieser beteiligen.

3.6 Sonstige Bestimmungen

Soweit Maßnahmen nach diesem Förderungsgrundsatz ohne Kofinanzierung aus dem ELER durchgeführt werden und nicht vom EPLR
erfasst sind, ist eine gesonderte beihilferechtliche Notifizierung dieses Fördergrundsatzes erforderlich. Die Zuwendungen nach diesem
Fördergrundsatz werden auf Grundlage und Übereinstimmung mit dem Agrarrahmen (insbesondere Kapitel 1 Abschnitt 1.1.11.) gewährt.

B. Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen der Fischwirtschaft

Maßnahmen

1.0 Verarbeitung und Vermarktung fisch-wirtschaftlicher Erzeugnisse

1.1 Verwendungszweck

Die Förderung zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher
Erzeugnisse zu verbessern, Innovationspotentiale zu erschließen sowie den Energieeinsatz und Umweltbelastungen zu verringern.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

1.2.1 Förderfähig sind die nach

Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe b i) bis iii) und Buch-stabe c ii) und iv) und

Artikel 69 Absatz 1 Buchstaben a bis f

der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über den Europäischen Meeres- und
Fischereifonds (EMFF) angemessenen Aufwendungen. Artikel 69 Absatz 2 ist zu beachten.

Hiernach sind insbesondere folgende Maßnahmen förderfähig:

a) Vermarktungsmaßnahmen für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse:

Die Erschließung neuer Märkte und die Verbesserung der Bedingungen für das Inverkehrbringen, einschließlich von

• Arten mit Vermarktungspotenzial,

• unerwünschten Fängen aus kommerziell genutzten Beständen,

• mit umweltfreundlichen Methoden gewonnenen Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen,

die Förderung der Qualität und des Mehrwerts durch Erleichterung

• der Zertifizierung und die Förderung von nachhaltigen Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen, einschließlich Erzeugnissen aus der
kleinen Küstenfischerei, sowie von umweltfreundlichen Verarbeitungsmethoden,

 



• der Aufmachung und Verpackung der Erzeugnisse.

b) Verarbeitung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen:

Investitionen, die

• zu Energieeinsparungen beitragen oder die Umweltbelastung verringern, Abfallbehandlung eingeschlossen,

• die Sicherheit, die Hygiene, die Gesundheit und die Arbeitsbedingungen verbessern,

• die Verarbeitung von Fängen aus kommerziell genutzten Beständen fördern, die nicht für den menschlichen Verzehr nutzbar sind,

• der Verarbeitung von Nebenerzeugnissen dienen, die bei der Hauptverarbeitung anfallen,

• der Verarbeitung von ökologischen Aquakulturerzeug-nissen dienen,

• zu neuen oder verbesserten Erzeugnissen, neuen oder verbesserten Verfahren oder neuen oder verbesserten Systemen der
Verwaltung oder Organisation führen.

1.2.2 Investitionen können

a) auf den Neu- und Ausbau von Kapazitäten einschließlich technischer Einrichtungen,

b) auf die innerbetriebliche Rationalisierung durch Umbau und/oder Modernisierung von technischen Einrichtungen

ausgerichtet sein.

Die Vorhaben sind innerhalb von drei Jahren durchzuführen.

1.2.3 Zu den förderfähigen Aufwendungen zählen auch die Kosten der Vorplanung, die im direkten Zusammenhang mit der Investition
stehen, soweit es sich nicht um Verwaltungs-kosten der Länder handelt.

1.2.4 Von der Förderung sind ausgeschlossen:

a) Investitionen auf der Einzelhandelsstufe, soweit es sich nicht um Direktvermarktung handelt,

b) rechtlich gebotene Maßnahmen,

c) der Erwerb von Grundstücken,

d) Wohnbauten nebst Zubehör,

e) Neuanlagen, wenn dem Aus- oder Umbau vorhandener Anlagen oder dem Ankauf von für das Vorhaben geeigneter Gebäude, die vor
ihrem Ankauf einem anderen Zweck dienten oder nicht zum gleichen Zweck bereits gefördert wurden, wirtschaftlich der Vorzug zu
geben ist,

f) eingebrachte Grundstücke, Gebäude Einrichtungen und technische Anlagen,

g) Ersatzbeschaffungen und Reparaturen,

h) Eigenleistungen,

i) Ankäufe von Kapazitäten, deren Errichtung mit öffentlichen Mitteln, die der Strukturverbesserung dienten, gefördert worden ist.

j) Anschaffungskosten für Personenkraft- und Vertriebsfahrzeuge,

k) Kosten für Büroeinrichtungen,

l) Kreditbeschaffungskosten, Pachten, Zinsen, Steuern, Abschreibungen,

m) Kauf von Patenten, Lizenzen, Marken,

n) Betriebskosten.

1.3 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger können Erzeugerzusammenschlüsse für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse, jeweils unabhängig von der
gewählten Rechtsform, sein, Unternehmen der Be- und Verarbeitung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen und des Handels sowie

 



Direktvermarkter entsprechender Er-zeugnisse.

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen

1.4.1 Gefördert werden ausschließlich in Nummer 1.2.1 genannte Maßnahmen, die den einschlägigen Vorgaben des EMFF und dem
zugehörigen Operationellen Programm für Deutschland -Bereich Verarbeitung und Vermarktung- entsprechen.

1.4.2 Jede Förderung setzt voraus, dass die betriebswirtschaftliche Rentabilität des Vorhabens gesichert erscheint. Hierfür sind geeignete
Nachweise vorzulegen.

1.4.3 Durch die Förderung darf der Wettbewerb nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen

1.5.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt.

Zu den Maßnahmen nach Nummer 1.2.1 können Zuschüsse bis zu 25 % der förderfähigen Aufwendungen des Vorhabens gewährt werden.

1.5.2 Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

a) Bauten und bauliche Anlagen innerhalb eines Zeitraums von zwölf Jahren ab Fertigstellung,

b) technische Einrichtungen innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert, verpachtet, stillgelegt oder nicht den Zuwendungs-voraussetzungen entsprechend verwendet werden.

1.6 Sonstige Bestimmungen

Bei Maßnahmen, die ohne Ko-Finanzierung aus dem EMFF durchgeführt werden, sind zusätzlich zu Nummer 1.4.1 die einschlägigen
beihilferechtlichen Bestimmungen zu beachten

Förderbereich 4:
Markt- und standortangepasste sowie umweltgerechte Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz
und Landschaftspflege

Der Förderbereich gliedert sich in folgende Maßnahmengruppen:

A. Förderung der Zusammenarbeit im ländlichen Raum für eine markt- und standortangepasste sowie umweltgerechte Landbewirtschaftung
einschließlich Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege

B. Förderung des ökologischen Landbaus und anderer besonders nachhaltiger gesamtbetrieblicher Verfahren

C. Förderung von besonders nachhaltigen Verfahren im Ackerbau oder bei einjährigen Sonderkulturen

D. Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf dem Dauergrünland

E. Förderung besonders nachhaltiger Verfahren bei Dauerkulturen

F. Förderung besonders nachhaltiger und tiergerechter Haltungsverfahren

G. Erhaltung der Vielfalt der genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft

H. Nicht-produktiver investiver Naturschutz

I. Vertragsnaturschutz

J. Schutz vor Schäden durch den Wolf

Allgemeine Bestimmungen

1.0 Begriffsbestimmungen für mehrere Maßnahmengruppen

1.1 Verpflichtungszeitraum

Der Verpflichtungszeitraum beginnt an dem Tag, von dem an der Zuwendungsempfänger die Verpflichtungen nach den Grundsätzen dieses
Förderbereichs und nach den im Rahmen der Grundsätze dieses Förderbereichs von den Ländern erlassenen Verwaltungsbestimmungen
erfüllen muss.

 



Bei Maßnahmen nach den Maßnahmengruppen B bis E, G und 1 darf er die Dauer von fünf Jahren nicht unterschreiten und kann bis zum
Ende des EU-Förderzeitraums verlängert werden.

Bei Maßnahmen nach Maßnahmengruppe F darf der Verpflichtungszeitraum die Dauer von einem Jahr nicht unterschreiten und kann jährlich
bis zum Ende des EU-Förderzeitraums für die Dauer eines weiteren Jahres verlängert werden.

Die Förderung erfolgt in Verbindung mit einer Revisionsklausel zur Anpassung an geänderte rechtliche Rahmenbedingungen sowie zum
Ausschluss einer Doppelfinanzierung von Landbewirtschaftungsmethoden nach Artikel 43 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013. Wird die
Anpassung vom Begünstigten nicht akzeptiert, so endet die Verpflichtung, ohne dass Sanktionen oder eine Rückzahlung der für den bereits
erbrachten Verpflichtungszeitraum erfolgten Zahlungen gefordert werden.

1.2 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind vorbehaltlich spezieller Regelungen bei einzelnen Maßnahmen

Betriebsinhaber im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 Buchstabe a) der Verordnung Nr. 1307/2013 (1), die eine landwirtschaftliche Tätigkeit auf
Flächen, deren Nutzung überwiegend landwirtschaftlichen Zwecken dient, ausüben und den Betrieb selbst bewirtschaften.

1.3 Gebiet

Die Begriffe „Gebiet", „gebietsspezifisch” oder „gebietsbezogen” beziehen sich auf Gebiete, die kleiner sind als die Gesamtheit der ländlichen
Räume eines Landes und die mittels objektiver Kriterien abgegrenzt werden können.

1.4 Art und Höhe der Zuwendung

Grundlage für die Beträge bei den Maßnahmengruppen B bis G sind bundesweite Durchschnittswerte und -betrachtungen. Sie sind
grundsätzlich so bemessen, dass damit Einkommensverluste auf Standorten ausgeglichen werden können, deren natürliches
Einkommenspotenzial dem bundesweiten Durchschnitt entspricht.

Im Falle einer Förderung nach den Maßnahmengruppen B bis G können die Länder die unter „Art und Höhe der Zuwendung" genannten
Beträge um bis zu 30% anheben oder absenken.

Alternativ können die Länder die Höhe der Zuwendungen in Abhängigkeit von der Ertragsfähigkeit der Standorte nach den
Ertragsmesszahlen (EMZ) der betreffenden Flächen staffeln. In diesem Falle können sie die unter „Art und Höhe der Zuwendung" genannten
Beträge um bis zu 80% (Stand-orte ab 8.000 EMZ) anheben und um bis zu 30% (Standorte mit weniger als 4.000 EMZ) absenken.

Soweit in Gebieten oder auf bestimmten Flächen des Zuwendungsempfängers Teile der Zuwendungsvoraussetzungen auf andere Weise
rechtlich vorgeschrieben sind, dürfen durch die Zuwendung nur die Zuwendungsvoraussetzungen ausgeglichen werden, die nicht
anderweitig rechtlich vorgeschrieben sind. Die Länder können in diesen Fällen die Höhe der entsprechenden Verringerung der
Zuwendungshöhe bestimmen.

1.5 Ertragsmesszahl

Ertragsmesszahl (EMZ)Für die Berechnung der Höhe der Zuwendung nach der Standortqualität wird die Ertragsmesszahl je Hektar
angewendet. Sie wird folgendermaßen bestimmt:

Fläche in Ar (100 m2), für die die Ackerzahl gilt, X Ackerzahl = EMZ.

Ist eine Fläche kleiner als ein Hektar, kommt die Zuwendungshöhe zur Anwendung, die der EMZ entspricht, die sich bei Hochrechnung der
EMZ auf einen Hektar ergibt.

2.0 Weitere Verwaltungsbestimmungen

Im Falle einer Förderung nach den Maßnahmengruppen B bis G gelten die folgenden Verwaltungsbestimmungen:

2.1 Allgemeine Pflichten

Bei Maßnahmen nach den Maßnahmengruppen B bis E sowie G (Artikel 28 Absatz 3 sowie Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr.
1305/2013 (2), verpflichten sich Zuwendungsempfänger, während des Verpflichtungszeitraumes

die einschlägigen obligatorischen Grundanforderungen gem. Titel VI Kapitel 1 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 (3),

die einschlägigen Kriterien und Mindesttätigkeiten gemäß Artikel 4 Absatz I Buchstabe c Ziffern ii) und iii) der Verordnung (EU) Nr.
1307/2013 (1),

die einschlägigen Mindestanforderungen für den Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln oder

sonstige einschlägige verpflichtende Anforderungen des nationalen Rechts

 



zu beachten, die mit den Zuwendungsvoraussetzungen der jeweiligen Maßnahme in direktem Zusammenhang stehen (relevante
Grundanforderungen).

Bei Maßnahmen nach Maßnahmengruppe F (Artikel 33 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (2) verpflichten sich Zuwendungsempfänger,
während des Verpflichtungszeitraumes die einschlägigen obligatorischen Grundanforderungen nach Tiret 1 sowie die sonstigen
einschlägigen verpflichtenden Anforderungen nach Tiret 4 zu beachten, die mit den Zuwendungsvoraussetzungen der jeweiligen Maßnahme
in direktem Zusammenhang stehen.

Soweit die Maßnahmen und die entsprechenden maßnahmenspezifisch relevanten Grundanforderungen nicht bereits Gegenstand der
Nationalen Rahmenregelung Deutschlands nach der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (2) sind, werden sie von den Ländern in ihren
Entwicklungsprogrammen für den ländlichen Raum nach der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (2) bzw. in länderspezifischen Förderrichtlinien
dargestellt.

2.2 Kürzung oder Nichtgewährung der Zuwendung Die Zuwendung wird gemäß Artikel 97 Abs. 1 und 2 der VO (EU) Nr. 1306/2013 (3) in
Verbindung mit Artikel 28 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (2) gekürzt oder nicht gewährt, wenn der Zuwendungsempfänger
während des Verpflichtungszeitraumes aufgrund einer ihm zurechenbaren Handlung oder Unterlassung die Pflichten nach Nummer 2.1
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig in seinem gesamten Betrieb erfüllt.

In diesem Fall wird der Gesamtbetrag der in dem Förderjahr zu gewährenden Zuwendung, in dem die Pflichten nach Nummer 2.1 nicht
erfüllt wurden oder werden, gekürzt oder nicht gewährt. Die Entscheidung über die Höhe der Kürzung oder über die Nichtgewährung der
Zuwendung ergeht entsprechend den einschlägigen Vorschriften des Europäischen Rechts. Im Übrigen gelten die nationalen Bestimmungen.

2.3 Veränderungen im Verpflichtungszeitraum

2.3.1 Umwandlung der Verpflichtung

lm Falle der Umwandlung einer Verpflichtung innerhalb des Verpflichtungszeitraumes gelten die Bestimmungen des Artikels 14 Absatz 1
Buchstabe a) und b) der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 807/2014 (4), im Falle einer anderweitigen Anpassung der Verpflichtung innerhalb
des Verpflichtungszeitraumes gelten die Bestimmungen des Artikels 14 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 807/2014 (4).

2.3.2 Vergrößerung der Fläche des Betriebes (Maßnahmengruppen B bis E und G)Im Falle der Vergrößerung der Fläche des Betriebes
(Maßnahmengruppen B bis E und G) während der Dauer der Verpflichtung gelten die Bestimmungen des Artikels 15 Absätze 1 und 2 der
Delegierten Verordnung Nr. 807/2014 (4).

2.3.3 Vergrößerung des Tierbestandes (Maßnahmengruppe F)

Im Falle der Vergrößerung des Tierbestandes eines in eine Fördermaßnahme nach Maßnahmengruppe F einbezogenen Betriebszweiges
während der Dauer der Verpflichtung können die Länder eine entsprechende Anpassung der Verpflichtung unter den Voraussetzungen des
Artikels 14 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 807/2014 (4) vornehmen.

2.3.4 Übergang von Betrieben, Flächen oder Betriebszweigen an andere Personen

Im Falle des Übergangs von Betrieben, Flächen oder Betriebszweigen an andere Personen während des Verpflichtungszeitraums gelten

für flächenbezogene Verpflichtungen die Bestimmungen des Artikels 47 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (2) und

für tierschutzbezogene Verpflichtungen die Bestimmungen des Artikels 47 Absatz 5 dieser Verordnung i.V.m. Artikel 14 Absatz 2 der
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 807/2014 (4).

2.3.5 Sonstige Veränderungen

Für den Fall sonstiger, von den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 nicht erfasster betrieblicher Veränderungen im Verpflichtungszeitraum, ist eine
angemessene Anpassung der Verpflichtung möglich.

Dabei sind bei flächenbezogenen Verpflichtungen die Voraussetzungen des Artikels 47 Absatz 1 Buchstaben b) und c) der Verordnung (EU)
Nr. 1305/2013 (2) zu beachten.

Bei tierbezogenen Verpflichtungen kann eine entsprechende Anpassung der Verpflichtung unter den Voraussetzungen des Artikels 14
Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 807/2014 (4) vorgenommen werden.

2.3.6 Veränderungen durch höhere Gewalt

In Fällen höherer Gewalt und außergewöhnlicher Umstände gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 (3) gelten die
Bestimmungen des Artikels 47 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (2) i.V. mit Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) Nr.
640/2014 (5).

2.3.7 Anwendung mehrerer Maßnahmen

Im Falle der Anwendung mehrerer Maßnahmen nach Maßnahmengruppen B bis G auf Flächen des Betriebes gilt //Artikel 11 der
Verordnung (EU) Nr. 808/2014 (6), sowie die in Anlage 1 (Kombinationstabelle) dargelegten Kombinationsmöglichkeiten bzw. Ausschlüsse).

 



A. Förderung der Zusammenarbeit im ländlichen Raum für eine markt- und standortangepasste sowie
umweltgerechte Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege

Maßnahmen

1.0 Erarbeitung von Konzepten zur markt- und standortangepassten sowie umweltgerechten Landbewirtschaftung einschließlich
Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege im Wege der Zusammenarbeit (MSUL-Konzepte)

2.0 Konzeptbegleitung zur markt- und standortangepassten sowie umweltgerechten Landbewirtschaftung einschließlich
Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege im Wege der Zusammenarbeit (MSUL-Management)

Allgemeiner Zweck der Förderung

Zweck der Förderung ist es, Effektivität und Effizienz von Maßnahmen zur markt- und standortangepassten sowie umweltgerechten
Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege sowie besonders tiergerechter Haltungsverfahren im Wege
der Zusammenarbeit der beteiligten Antragsteller mit anderen relevanten Akteuren zu steigern.

1.0 Erarbeitung von Konzepten zur markt- und standortangepassten sowie umweltgerechten
Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege im Wege der Zusammenarbeit
(MSUL-Konzepte)

1.1 Verwendungszweck

Im Rahmen der Verbesserung der Agrarstruktur zielt die Förderung darauf ab, die strategisch-planerische Grundlage für eine effektive und
effiziente markt- und standortangepasste sowie umweltgerechte Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und
Landschaftspflege mit Maßnahmen der GAK zu schaffen.

Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2023 befristet.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

1.2.1 Förderfähig ist die Erarbeitung integrierter Konzepte zur markt- und standortangepassten sowie umweltgerechten Landbewirtschaftung
einschließlich Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege als Vorplanung i.S.d. § 1 Abs. 2 GAKG im Rahmen von Kooperationen.

1.2.2 Nicht zuwendungsfähig sind:

a) Maßnahmen, die auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorgaben vorgeschrieben sind,

b) Leistungen der öffentlichen Verwaltung,

c) Aufwendungen nach Nummer 1.2.1 bei Erzeugerzusammenschlüssen, Kooperationen oder Operationellen Gruppen im Sinne der
Begriffsbestimmungen des Förderbereichs 3 „Verbesserung der Vermarktungsstrukturen”.

1.3 Zuwendungsempfänger Gefördert werden können

1.3.1 Betriebsinhaber oder Zusammenschlüsse von Betriebsinhabern im Sinne des Artikels 4 Abs. I Buchstabe a) der Verordnung Nr.
1307/2013 (1)mit eigener Rechtspersönlichkeit, die eine landwirtschaftliche Tätigkeit auf Flächen, deren Nutzung überwiegend
landwirtschaftlichen Zwecken dient, ausüben und den Betrieb selbst bewirtschaften,

1.3.2 Zusammenschlüsse von Betriebsinhabern im vorgenannten Sinne mit eigener Rechtspersönlichkeit mit anderen relevanten Akteuren
gemäß Nummer 1.4.4, die sich zum Zweck der gemeinsamen Konzeptentwicklung gemäß Nummer 1.1 gebildet haben.

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen

1.4.1 MSUL-Konzepte beziehen sich auf

a) die Gesamtheit des landwirtschaftlichen Betriebs eines Betriebsinhabers oder

b) die Gesamtheit oder Teile der landwirtschaftlichen Betriebe mehrerer Betriebsinhaber oder

c) die Gesamtheit oder Teile der landwirtschaftlichen Betriebe von Zusammenschlüssen von Betriebsinhabern.

1.4.2 Die Konzepte sollen folgende Elemente enthalten:

a) eine Analyse der betriebswirtschaftlichen bzw. landwirtschaftlichen Ausgangslage,

b) eine Beschreibung der Belange des Umwelt-, Natur- bzw. Tierschutzes,

 



c) eine Auflistung der Entwicklungsziele unter Berücksichtigung der Prioritäten nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (2),
soweit diese im Rahmen einer markt- und standortangepassten sowie umweltgerechten Landbewirtschaftung einschließlich
Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege relevant sind.

d) Darlegung der Entwicklungsstrategie, der Handlungsfelder und der konkreten Maßnahmen zur markt- und standortangepassten sowie
umweltgerechten Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege sowie besonders tiergerechter
Haltungsverfahren,

e) einen Arbeits- und Zeitplan,

f) Kriterien für die Bewertung der Zielerreichung.

1.4.3 MSUL-Konzepte können sich problemorientiert auf thematische Schwerpunkte beschränken.

1.4.4 Die Konzepte werden im Wege der Zusammenarbeit der beteiligten Antragsteller mit anderen relevanten Akteuren erstellt.

Als relevante Akteure kommen insbesondere in Betracht:

a) die Vertretungen des landwirtschaftlichen Berufsstandes,

b) die Selbsthilfeeinrichtungen der Land- und Forstwirtschaft,

c) die Wasser- und Bodenverbände bzw. entsprechende Unterhaltungsverbände,

d) die Anbauverbände des ökologischen Landbaus,

e) die Vereinigungen, in denen Gemeinden oder Gemeindeverbände, Landwirte und Vereinigungen, die im Schwerpunkt die Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege fördern, gleichberechtigt vertreten sind (Landschaftspflegeverbände),

f) die anerkannten Naturschutzverbände,

g) die Umweltverbände,

h) die Landwirtschaftskammern bzw. entsprechende Einrichtungen in Ländern, in denen keine Landwirtschaftskammern bestehen,

i) die Gebietskörperschaften,

j) andere Träger öffentlicher Belange.

Näheres zur Auswahl der relevanten Akteure regeln die Länder.

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen

1.5.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

1.5.2 Zuschüsse können bis zu einer Höhe von 80% gewährt werden. Die Länder können Konzepte mit besonderer Bedeutung für Umwelt-,
Natur-, Klimaschutz oder Tierschutz mit bis zu 100% fördern.

1.5.3 Der Zuschuss je Konzept kann einmalig bis zu 50.000 Euro betragen. Eine Fortschreibung in der nächsten Förderperiode ist mit einem
Zuschuss von bis zu 20.000 Euro möglich.

1.6 Andere Verpflichtungen

Das Konzept ist im Rahmen seiner Zielsetzung mit bereits vorhandenen oder beabsichtigten behördenverbindlichen Planungen, Konzepten
oder Strategien abzustimmen. Der Abstimmungsprozess ist zu dokumentieren.

2.0 Konzeptbegleitung zur markt- und standortangepassten sowie umweltgerechten Landbewirtschaftung
einschließlich Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege im Wege der Zusammenarbeit (MSUL-Management)

2.1 Verwendungszweck

Im Rahmen der Verbesserung der Agrarstruktur zielt die Förderung darauf ab, die Entwicklungsprozesse zur markt- und standortangepassten
sowie umweltgerechten Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege sowie besonders tiergerechter
Haltungsverfahren zu initiieren, zu organisieren und die Umsetzung entsprechender Projekte zu begleiten.

Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2023 befristet.

2.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

 



2.2.1 Förderfähig ist das MSUL-Management zur

a) Information, Beratung und Aktivierung der Beteiligten,

b) Identifizierung und Erschließung räumlicher oder sachlicher Entwicklungspotenziale,

c) Identifizierung und Beförderung zielgerichteter Maßnahmen,

d) Umsetzung des Arbeitsplans nach Nummer 1.4.2.

Näheres regeln die Länder.

2.2.2 Nicht zuwendungsfähig sind:

a) Maßnahmen, die auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorgaben vorgeschrieben sind,

b) Leistungen der öffentlichen Verwaltung.

2.2.3 Nicht zuwendungsfähig sind ferner Aufwendungen nach Nummer 2.2.1 bei Erzeugerzusammenschlüssen, Kooperationen oder
operationellen Gruppen im Sinne der Begriffsbestimmungen des Förderbereichs 3 „Verbesserung der Vermarktungsstrukturen”.

2.3 Zuwendungsempfänger Gefördert werden können

2.3.1 Zusammenschlüsse von Betriebsinhabern im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 Buchstabe a) der Verordnung Nr. 1307/2013 (1) mit eigener
Rechtspersönlichkeit, die eine landwirtschaftliche Tätigkeit auf Flächen, deren Nutzung überwiegend landwirtschaftlichen Zwecken dient,
ausüben und die Betriebe selbst bewirtschaften,

2.3.2 Zusammenschlüsse von Betriebsinhabern im vorgenannten Sinne mit eigener Rechtspersönlichkeit mit anderen relevanten Akteuren
gemäß Nummer 2.4.2.

2.4 Zuwendungsvoraussetzungen

2.4.1 Das MSUL-Management ist nur förderfähig, wenn Stellen außerhalb der öffentlichen Verwaltung die Funktion des Managements
wahrnehmen.

2.4.2 Das Management erfolgt im Wege der Zusammenarbeit der beteiligten Antragssteller mit anderen relevanten Akteuren.

Als relevante Akteure kommen insbesondere in Betracht:

a) die Vertretungen des landwirtschaftlichen Berufsstandes,

b) die Selbsthilfeeinrichtungen der Land- und Forstwirtschaft,

c) die Wasser- und Bodenverbände bzw. entsprechende Unterhaltungsverbände,

d) die Anbauverbände des ökologischen Landbaus,

e) die Vereinigungen, in denen Gemeinden oder Gemeindeverbände, Landwirte und Vereinigungen, die im Schwerpunkt die Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege fördern, gleichberechtigt vertreten sind (Landschaftspflegeverbände),

f) die anerkannten Naturschutzverbände,

g) die Umweltverbände,

h) die Landwirtschaftskammern bzw. entsprechende Einrichtungen in Ländern, in denen keine Landwirtschaftskammern bestehen,

i) die Gebietskörperschaften,

j) andere Träger öffentlicher Belange.

Näheres zur Auswahl der relevanten Akteure regeln die Länder.

2.5 Art und Höhe der Zuwendungen

2.5.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

2.5.2 Ein Zuschuss kann für einen Zeitraum von höchstens sieben Jahren bis zu einer Höhe von 80% gewährt werden. Die Länder können
Konzepte mit besonderer Bedeutung für Umwelt-, Natur-, Klimas- oder Tierschutz mit bis zu 100% fördern.

 



2.5.3 Der Zuschuss kann jährlich bis zu 50.000 Euro betragen.

2.6 Andere Verpflichtungen

Die Arbeitsschritte sowie die Abstimmung unter den Akteuren der Zusammenarbeit, ihre Informations- und Vernetzungsaktivitäten sowie
Fortschritte bei der Konzeptumsetzung sind zu dokumentieren.

B. Förderung des ökologischen Landbaus und anderer besonders nachhaltiger gesamtbetrieblicher Verfahren

Maßnahmen

1.0 Ökologische Anbauverfahren

2.0 Emissionsarme und Umwelt schonende Stickstoffdüngung

3.0 Emissionsarme und Gewässer schonende Ausbringung von Wirtschaftsdüngern

Begriffsbestimmungen

Ökologische Anbauverfahren

Ökologische Anbauverfahren werden angewendet, wenn die Bewirtschaftung der landwirtschaftlich genutzten Flächen eines Betriebes nach
Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 (45) vorgenommen wird.

Bezugsfläche

Die Bezugsfläche ist Grundlage für die Bemessung der Zuwendung für Maßnahme 3.0 und wird gemäß dem Antrag auf Direktzahlungen des
Antragstellers festgestellt. Die Bezugsfläche wird durch Multiplikation der Anzahl der flüssigen Wirtschaftsdünger erzeugenden GVE des
Betriebes mit 0,5 Hektar errechnet. Sie darf in keinem Falle größer als die landwirtschaftlich genutzte Fläche des Betriebes sein. Eine
flächenspezifische Verpflichtung leitet sich daraus nicht ab.

1.0 Ökologische Anbauverfahren

1.1 Verwendungszweck Zuwendungszweck ist die Einführung oder Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren zur nachhaltigen
Verbesserung der natürlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen im Einklang mit den Belangen des Schutzes der Umwelt und
der Erhaltung des natürlichen Lebensraums.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

Gegenstand der Zuwendung ist die Einführung oder Beibehaltung eines ökologischen Anbauverfahrens nach der Verordnung (EG) Nr.
834/2007 (45).

1.3 Zuwendungsempfänger

siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2.; darüber hinaus müssen die Zuwendungsempfänger aktive Landwirte sein.

Für die Antragsvoraussetzung „aktiver Landwirt” gelten die gleichen Bestimmungen wie sie für die Direktzahlungen für das jeweilige
Antragsjahr festgelegt sind (geregelt in der VO (EU) Nr. 1307/2013 (39) sowie in der Direktzahlungen-Durchführungsverordnung).

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen

1.4.1 Der Zuwendungsempfänger betreibt für die Dauer des Verpflichtungszeitraums im gesamten Betrieb (46) ökologischen Landbau nach
den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007. (45)

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen

Die Höhe der Zuwendung beträgt jährlich

1.5.1 bei Einführung der Maßnahme

590 Euro je Hektar Gemüsebau,

250 Euro je Hektar Ackerfläche,

250 Euro je Hektar Grünland und

950 Euro je Hektar Dauer- oder Baumschulkulturen.

 



Für die ersten beiden Jahre des Verpflichtungszeitraumes kann der Betrag angehoben werden auf

935 Euro je Hektar Gemüsebau,

310 Euro je Hektar Ackerfläche,

310 Euro je Hektar Grünland und

1.275 Euro je Hektar Dauer- oder Baumschulkulturen.

In diesem Fall werden die für das dritte bis fünfte Jahr zu gewährenden Beträge auf die in Nummer 1.5.2 genannten Beträge abgesenkt.

1.5.2 bei Beibehaltung der Maßnahme

360 Euro je Hektar Gemüsebau,

210 Euro je Hektar Ackerfläche,

210 Euro je Hektar Grünland und

750 Euro je Hektar Dauer- oder Baumschulkulturen.

1.5.3 Für die Teilnahme am Kontrollverfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 (45) und der zu ihrer Durchführung erlassenen
gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung und nach der Verordnung (EU) Nr. 2017/625 (63) kann sich die
Zuwendung um 50 Euro je Hektar, jedoch höchstens um 600 Euro je Unternehmen, erhöhen.

1.6 Sonstige Bestimmungen

1.6.1 Abweichungen von den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 (45) für die ökologische Bienenhaltung oder für die ökologische
Aquakultur stellen keinen Verstoß gegen die Zuwendungsbestimmungen dar.

1.6.2 Wird in einem Entwicklungsprogramm eines Landes die Maßnahme „Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel” nach
Art. 16 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (40) angeboten, so dürfen die Fixkosten für die Teilnahme an einer Qualitätsregelung nicht zur
Berechnung des Förderbetrages für dasselbe Erzeugnis im Rahmen der Förderung des ökologischen Landbaus herangezogen werden.

1.6.3 Die Förderung ist Teil der Nationalen Rahmenregelung Deutschlands nach Artikel 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (40)

2.0 Emissionsarme und Umwelt schonende Stickstoffdüngung

2.1 Verwendungszweck

Zuwendungszweck ist die Anwendung besonders nachhaltiger gesamtbetrieblicher Verfahren des Stickstoffmanagements zur nachhaltigen
Verbesserung der natürlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen, die mit den Belangen des Schutzes der Umwelt, des Klimas
und der Erhaltung des natürlichen Lebensraumes vereinbar sind.

2.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

2.2.1 Gegenstand der Zuwendung ist die Verbesserung der Stickstoffeffizienz auf der Grundlage des Nährstoffvergleichs gemäß § 8 der
Düngeverordnung (DÜV) (47) in von den Ländern festzulegenden Gebieten.

2.2.2 Aufbauend auf einer Förderung nach Nummer 2.2.1 können die Länder zusätzlich festlegen, dass der Zuwendungsempfänger jährlich
mindestens 30% der jährlichen Stickstoffmenge als Wirtschaftsdünger nach § 2 Düngegesetz (DüngeG (48)) ausbringt.

2.2.3 von der Förderung ausgeschlossen sind Flächen, auf denen keine landwirtschaftliche Erzeugung erfolgt oder auf denen die
Ausbringung von Stickstoffdünger nicht zulässig ist.

2.3 Zuwendungsempfänger

siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2.

2.4 Zuwendungsvoraussetzungen

2.4.1 Der Zuwendungsempfänger erreicht im Verpflichtungszeitraum

auf den Ackerflächen einen Stickstoff-Saldo von 30 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar oder weniger, der jährlich aufgrund einer
aggregierten Schlagbilanz gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 2 DüV (47) für die betroffenen Flächen zu berechnen ist. Die Berechnung erfolgt

 



nach den entsprechenden Vorgaben der DüV (47) und

auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche des Betriebs einen Stickstoff-Saldo von 30 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar oder
weniger, der jährlich auf der Grundlage eines betrieblichen Nährstoffvergleichs nach § 8 der DüV (47) ermittelt wird.

Je Schlag oder Bewirtschaftungseinheit des Betriebes i.S. des § 2 DüV (47) sind jährlich die verfügbaren Stickstoffmengen vom Betrieb gemäß §
4 DüV (47) zu ermitteln.

2.4.2 Legen die Länder aufbauend auf einer Förderung nach Nummer 2.2.1 fest, dass der Zuwendungsempfänger jährlich mindestens 30% der
jährlichen Stickstoffmenge als Wirtschaftsdünger nach § 2 DüngeG (48) ausbringt, erfolgt die Festlegung der betrieblichen Stickstoffmenge
auf der Grundlage des betrieblichen Nährstoffvergleichs nach § 8 der DüV (47) des Vorjahres. Die Länder sehen in diesem Fall eine zusätzliche
Zuwendung nach Nummer 2.5.2 vor.

2.5 Art und Höhe der Zuwendungen

2.5.1 Die Höhe der jährlichen Zuwendung beträgt im Falle einer Zuwendung nach Nummer 2.2.1 70 Euro je Hektar landwirtschaftlich
genutzte Fläche

2.5.2 Die Höhe der jährlichen Zuwendung beträgt bei Beachtung der Zuwendungsvoraussetzung nach Nummer 2.2.2 zusätzlich zur
Zuwendung nach Nummer 2.5.1 60 Euro je Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche.

2.5.3 Die Länder können die Zuwendung auf die Ackerfläche des Zuwendungsempfängers beziehen, wenn aufgrund niedriger Viehdichte
eine Überschreitung des Stickstoff-Saldos von 30 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar auf dem Dauergrünland unwahrscheinlich ist.

2.6 Andere Verpflichtungen

Die Förderung nach Nummer 2.2. erfolgt in Betrieben, deren Fläche zu von den Ländern festzulegenden Mindestanteilen oder
Mindestumfang in Gebieten liegt, die von den Ländern nach Kriterien der Richtlinie 2000/60/EG (49) (Wasserrahmenrichtlinie) oder nach
anderen auf eine Verbesserung der Umweltsituation ausgerichteten Kriterien festgelegt werden.

2.7 Sonstige Bestimmungen

2.7.1 Schläge oder Bewirtschaftungseinheiten i.S. des § 2 DüV (47), die kleiner sind als ein Hektar, können zu einer Bewirtschaftungseinheit
zusammengefasst werden.

2.7.2 Wird der Stickstoff-Saldo nach Nummer 2.4.1 im jeweiligen Verpflichtungsjahr nicht erreicht, kann ein Durchschnittssaldo
herangezogen werden, der aus dem Saldo des Verpflichtungsjahres und der Salden der zwei davor liegenden Jahre gebildet wird.

2.7.3 Die Aufzeichnungen dürfen zum Zwecke einer bundesweiten Evaluierung ausgewertet werden.

3.0 Emissionsarme und Gewässer schonende Ausbringung von Wirtschaftsdüngern (50)

3.1 Verwendungszweck Zuwendungszweck ist die Anwendung besonders nachhaltiger gesamtbetrieblicher Verfahren der Ausbringung von
Wirtschaftsdüngern zur nachhaltigen Verbesserung der natürlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen, die mit den Belangen des
Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des natürlichen Lebensraumes vereinbar sind.

3.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

Gefördert wird die emissionsarme und Gewässer schonende Ausbringung von flüssigem Wirtschaftsdünger nach § 2 DüngeG (48) mit
Ausbringungsverfahren, die die Verflüchtigung von umweltschädigenden Gasen nach dem Stand der Technik deutlich reduzieren:

3.2.1 Ausbringung der Gesamtmenge der vom Betrieb auszubringenden flüssigen Wirtschaftsdünger nach § 2 DüngeG (48).

3.2.2 Ausbringung von Teilmengen der vom Betrieb auszubringenden flüssigen Wirtschaftsdünger nach § 2 DüngeG (48).

3.2.3 Aufbauend auf einer Förderung nach Nummer 3.2.1 können die Länder zusätzlich festlegen, dass die gemäß § 6 Absatz 8 und 9
DüV (47) vorgegebene Sperrfrist für die Ausbringung von flüssigem Wirtschaftsdünger nach § 2 DüngeG (48) um 2 Monate ausgeweitet wird.

3.2.4 Von einer Förderung nach Nummer 3.2 sind Betriebe ausgeschlossen, die bereits auf Grund einer Nebenbestimmung im Bescheid zur
Genehmigung des Betriebes nach § 4 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG (51)) i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung über
genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BlmSchV (52)) verpflichtet sind, Geräte nach Nummer 3.4.1 zu verwenden.

3.2.5 Von einer Förderung nach Nummer 3.2.3 ausgeschlossen sind Betriebe, deren Lagerkapazität für flüssigen Wirtschaftsdünger ausreicht,
um einen Zeitraum von 8 Monaten ohne Ausbringung überbrücken zu können, und deren Investition in den Aufbau dieser Lagerkapazität
aus Mitteln der öffentlichen Hand gefördert worden ist.

3.3 Zuwendungsempfänger

siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2.

 



3.4 Zuwendungsvoraussetzungen

3.4.1 Der Zuwendungsempfänger sorgt bei einer Förderung nach Nummer 3.2.1 im Verpflichtungszeitraum dafür, dass der gesamte flüssige
Wirtschaftsdünger i.S. des § 2 DüngeG (48), auf den Flächen des Betriebes mit Geräten ausgebracht wird, die den Wirtschaftsdünger direkt in
den Boden bzw. unter den Grünland- oder mehrjährigen Ackerfutterpflanzenbestand einbringen.

Optional können die Länder zulassen, dass der Zuwendungsempfänger den Wirtschaftsdünger auf betriebsfremden landwirtschaftlichen
Flächen ausbringt.

3.4.2 Der Zuwendungsempfänger sorgt bei einer Förderung nach Nummer 3.2.2 im Verpflichtungszeitraum dafür, dass Teilmengen des
flüssigen Wirtschaftsdüngers des Betriebes nach § 2 DüngeG (48) im Rahmen der überbetrieblichen Maschinenverwendung mit Geräten
ausgebracht werden, die den Wirtschaftsdünger direkt in den Boden bzw. unter den Grünland- oder mehrjährigen
Ackerfutterpflanzenbestand einbringen.

3.4.3 Der Zuwendungsempfänger muss Ausbringungszeitpunkte und Ausbringungsmengen je Hektar nachweisen.

3.4.4 Legen die Länder aufbauend auf einer Förderung nach Nummer 3.2.1 fest, dass der Zuwendungsempfänger eine Sperrfrist für die
Ausbringung von flüssigem Wirtschaftsdünger nach § 2 DüngeG (48) zu beachten hat, die gegenüber der Sperrfrist gemäß § 6 Absatz 8 und 9
DüV (47) um 2 Monate ausgeweitet wird, muss der Zuwendungsempfänger nachweisen, dass die betriebliche Lagerkapazität für flüssige
Wirtschaftsdünger ausreicht, um einen Zeitraum von 8 Monaten ohne Ausbringung überbrücken zu können. Die Länder sehen dafür eine
zusätzliche Zuwendung nach Nummer 3.5.3 vor.

3.5 Art und Höhe der Zuwendungen

3.5.1 Die Höhe der Zuwendung beträgt bei einer Förderung nach Nummer 3.2.1 jährlich 60 Euro je Hektar Bezugsfläche.

3.5.2 Die Höhe der Zuwendung beträgt bei einer Förderung nach Nummer 3.2.2 30 Euro je nachweislich gemäß Nummer 3.4.2 ausgebrachter
Wirtschaftsdüngermenge, die dem Standard-Wirtschaftsdüngeranfall einer GVE nach Anlage 2 entspricht, jedoch nicht mehr als 60 Euro je
Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche.

3.5.3 Die Höhe der jährlichen Zuwendung beträgt bei Beachtung zusätzlicher Zuwendungsvoraussetzungen nach Nummer 3.2.3 zusätzlich zur
Zuwendung nach 3.5.1 20 Euro je Hektar Bezugsfläche.

3.6 Andere Verpflichtungen

Geräte nach Anlage 8 der DüV (47) zum Ausbringen von Düngemitteln, die nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen,
dürfen nicht angewendet werden.

C. Förderung von besonders nachhaltigen Verfahren im Ackerbau oder bei einjährigen Sonderkulturen

Maßnahmen

1.0 Vielfältige Kulturen im Ackerbau

2.0 Beibehaltung von Zwischenfrüchten und Untersaaten über den Winter

3.0 Anbauverfahren auf erosionsgefährdeten Standorten

4.0 Integration naturbetonter Strukturelemente der Feldflur

5.0 Klima, Wasser und Boden schonende Nutzung oder Umwandlung von Ackerland

Begriffsbestimmungen

Direktsaat- oder Direktpflanzverfahren

Direktsaat- oder Direktpflanzverfahren sind Verfahren der Saat von Getreide oder anderen Ackerkulturen bzw. des Pflanzens von
bestimmten Acker- oder Feldgemüsekulturen, bei denen auf eine Bodenbearbeitung vor der Saat oder Pflanzung verzichtet wird. Die Saat
oder Pflanzung erfolgt nach der Ernte der Vor- oder Zwischenfrucht direkt in den allenfalls oberflächlich streifenweise bearbeiteten
Ackerboden. Die Rückstände des Pflanzenmaterials der Vor- oder Zwischenfrucht verbleiben als Mulch auf dem Boden bzw. zwischen den
bearbeiteten Streifen. Der Boden erfährt nur in den eigentlichen Saat- und Pflanzreihen einen mechanischen Eingriff.

Blühstreifen und -flächen werden jährlich auf ggf. wechselnden Ackerflächen durch Neuansaat geeigneter blütenreicher Saatgutmischungen
angelegt.

Mehrjährige Blühstreifen und -flächen werden auf einer bestimmten Ackerfläche durch Ansaat einer geeigneten blütenreichen
Saatgutmischung angelegt, die bei nachlassendem Blühaspekt innerhalb des Verpflichtungszeitraums ggf. erneuert werden kann.

 



Schutzstreifen werden auf einer bestimmten Ackerfläche durch Ansaat einer geeigneten, in der Regel Gräser betonten Saatgutmischung
bestellt, mit der Bestände etabliert und beibehalten werden, die Wildtieren als Schutz-, Aufzucht- und Rückzugsflächen dienen können.

Schonstreifen werden jährlich auf ggf. wechselnden Ackerflächen angelegt, in dem auf die Bestellung verzichtet und die Selbstbegrünung
zugelassen wird.

Hecken bzw. Knicks. Baumreihen oder Feldgehölze werden auf bestimmten Ackerflächen, in erosionsgefährdeten Bereichen oder entlang
von Gewässern oder biologisch sensiblen Bereichen (Biotopen) angelegt. Sie entsprechen den in § 8 Absatz 1 Ziffern 1., 2. und 3. der
Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung (53) genannten Mindestgrößen.

Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen werden auf bestimmten Ackerflächen als nutzbare, durch Ansaat einer geeigneten, in der Regel
Gräser betonten Saatgutmischung begrünten Streifen entlang von Gewässern oder auf erosionsgefährdeten Flächen quer zum Hang, bzw.
quer zur Hauptwindrichtung oder in erosiven Tiefenlinien angelegt, die mindestens für die Dauer des Verpflichtungszeitraums beibehalten
werden.

Ackerrandstreifen werden jährlich auf ggf. wechselnden Flächen mit derselben Fruchtart wie auf dem Gesamtschlag bestellt; außer
Bestellmaßnahmen ist keine weitere Bearbeitung der Ackerrandstreifen zulässig. Ihre Breite darf drei Meter nicht unterschreiten.

1.0 Vielfältige Kulturen im Ackerbau

1.1 Verwendungszweck

Zuwendungszweck ist die Anwendung besonders nachhaltiger Produktionsverfahren zur Verbesserung der natürlichen und wirtschaftlichen
Produktionsbedingungen durch ein vielfältiges Anbauspektrum im Ackerbau, soweit es im Einklang mit den Belangen des Schutzes der
Umwelt und der Erhaltung des natürlichen Lebensraums steht.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

1.2.1 Gefördert wird der Anbau von jährlich mindestens fünf verschiedenen Hauptfruchtarten in Kombination mit dem Anbau von
Leguminosen auf der Ackerfläche des Betriebes.

1.2.2 Zusätzlich kann der Anbau einer überjährigen Blühfläche gefördert werden.

1.3 Zuwendungsempfänger

siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2.

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen

1.4.1.1 Der Zuwendungsempfänger baut im Verpflichtungszeitraum auf der Ackerfläche des Betriebes jährlich mindestens fünf verschiedene
Hauptfruchtarten an.

1.4.1.2 Zusätzlich kann der Zuwendungsempfänger überjährige Blühflächen anlegen.

1.4.2.1 Der Anbau jeder Hauptfruchtart darf 10% der Ackerfläche nicht unterschreiten und er darf 30% der Ackerflächen nicht überschreiten.
Der Anbau von Raufuttergemengen, die Leguminosen enthalten, darf 40% der Ackerfläche nicht überschreiten.

1.4.2.2 Der Anbau der überjährigen Blühflächen darf 5% der Ackerfläche nicht unterschreiten.

1.4.3 Auf mindestens 10% der Ackerfläche sind eine oder mehrere der folgenden Kulturen anzubauen:

Leguminosen,

Gemenge, die Leguminosen enthalten.

1.4.4 Der Getreideanteil darf 66% der Ackerfläche nicht überschreiten.

1.4.5 Die Anlage von überjährigen Blühflächen erfolgt nach Aberntung der Hauptfrucht entweder durch eine Herbstsaat bis 01.10. oder durch
eine Frühjahrsaussaat bis spätestens zum 15. Mai des Folgejahres mit einer standortangepassten Saatgutmischung um blütenreiche Bestände
zu etablieren, die Feldvögeln, Nützlingen, Bienen oder anderen Wildtieren als Wirts-, Nahrungs- oder Schutzpflanzen dienen können.

Die Länder legen die erforderlichen Methoden der Etablierung und die zu verwendenden Saatgutmischungen, Pflanzenarten oder -sorten
fest und berücksichtigen dabei, dass die daraus erwachsenden Bestände von gegebenenfalls angrenzenden landwirtschaftlichen Kulturen
deutlich unterscheidbar sind.

Auf die Anwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und von stickstoffhaltigen Düngemitteln wird verzichtet.

Der Aufwuchs der Blühfläche muss bei Herbstansaat mindestens bis zum zweiten auf das Jahr der Ansaat der Blühfläche folgenden Jahr bzw.
bei Frühjahrsansaat bis zu dem auf das Jahr der Ansaat folgenden Jahr auf der Fläche verbleiben.

 



Die Blühflächen müssen bis mind. 15.02. beibehalten werden. Sofern Länder von der Ermächtigung nach § 5 Absatz 6 der Agrarzahlungen-
Verpflichtungenverordnung (53) Gebrauch gemacht und einen vom 15.02. abweichenden Termin bestimmt haben, gilt dieser.

1.4.6 Der aus den überwinternden Blühflächen entstandene Aufwuchs darf auch nach dem Zeitpunkt nach Nummer 1.4.5 Satz 5 nur
mechanisch beseitigt werden. Erforderliche Pflegemaßnahmen bei Blühflächen werden von den Ländern nach Maßgabe der
gebietsspezifisch verfolgten Umweltziele festgelegt.

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen

1.5.1 Die Höhe der jährlichen Zuwendung beträgt bis zu

90 Euro je Hektar Ackerfläche.

55 Euro je Hektar Ackerfläche bei Betrieben, die eine Beihilfe für die Einführung oder Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren
erhalten.

100 Euro je Hektar Ackerfläche, wenn die Verpflichtung nach Nummer 1.4.3 erbracht wird, indem auf mindestens der Hälfte des in
Nummer 1.4.3 genannten Anteils der Ackerfläche großkörnige Leguminosen angebaut werden.

65 Euro je Hektar Ackerfläche, wenn die Verpflichtung nach Nummer 1.4.3 in Betrieben, die eine Beihilfe für die Einführung oder
Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren erhalten, erbracht werden, indem auf mindestens der Hälfte des in Nummer 1.4.3 genannten
Anteils der Ackerfläche großkörnige Leguminosen angebaut werden.

110 Euro je Hektar Ackerfläche, wenn die Verpflichtung nach Nummer 1.4.3 durch großkörnige Leguminosen erbracht wird.

75 Euro je Hektar Ackerfläche, wenn die Verpflichtung nach Nummer 1.4.3 von Betriebsinhabern, die eine Beihilfe für die Einführung
oder Beibehaltung ökologischer Anbauverfahren erhalten, durch großkörnige Leguminosen erbracht wird.

1.5.2 Bei Anlage einer überjährigen Blühfläche nach 1.2.2 beträgt die jährliche Zuwendung pro Hektar Blühfläche 850 Euro.

1.5.3 Soweit eine Fläche, die mit Leguminosen bebaut ist, als ökologische Vorrangfläche gemäß Artikel 45 Absatz 10 der Delegierten
Verordnung (EU) Nr. 639/2014 (54) ausgewiesen wird, werden die Beträge nach Nummer 1.5.1 um 20 Euro je Hektar abgesenkt.

1.5.4 Soweit eine Fläche, auf der eine Blühfläche angelegt ist, als ökologische Vorrangfläche gemäß Artikels 45 Absatz 2, 5 und 7 der
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 639/2014 (54) ausgewiesen wird, wird der Betrag nach Nummer 1.5.2 um 380 Euro je Hektar abgesenkt.

1.6 Andere Verpflichtungen

Flächen, die nicht für die landwirtschaftliche Erzeugung genutzt werden, gelten nicht als Hauptfruchtart.

1.7 Sonstige Bestimmungen

1.7.1 Werden mehr als fünf Hauptfruchtarten angebaut und wird der Mindestanteil von 10% der Ackerfläche nach Nummer 1.4.2 bei einer
oder mehreren Hauptfruchtarten nicht erreicht, so können Hauptfruchtarten zusammengefasst werden bis die in Nummer 1.4.2 genannten
Anbauanteile erreicht werden.

1.7.2 Die Förderung ist Teil der Nationalen Rahmenregelung Deutschlands nach Artikel 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (39).

2.0 Beibehaltung von Zwischenfrüchten oder Untersaaten über den Winter

2.1 Verwendungszweck Zuwendungszweck ist die Anwendung besonders nachhaltiger Produktionsverfahren zur Verbesserung der
natürlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen durch Beibehaltung von Zwischenfrüchten oder Untersaaten im Ackerbau, soweit
diese Verfahren im Einklang mit den Belangen des Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des natürlichen Lebensraums stehen.

2.2 Gegenstand der Förderung

Gefördert wird der Anbau von Zwischenfrüchten oder Untersaaten im Ackerbau, soweit sie über den Winter hin beibehalten werden.

2.3 Zuwendungsempfänger

siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2.

2.4 Zuwendungsvoraussetzungen

2.4.1 Der Zuwendungsempfänger baut im Verpflichtungszeitraum auf mindestens 5% der Ackerfläche des Betriebes Untersaaten oder nach
der Ernte der Hauptfrüchte Zwischenfrüchte an.

2.4.2 Die Länder legen einen Zeitpunkt fest, bis zu dem die Zwischenfrüchte oder Untersaaten beibehalten werden müssen. Der Zeitpunkt

 



muss in dem auf das Jahr der Ansaat der Zwischenfrüchte oder Untersaaten folgenden Jahr liegen.

2.4.3 Auf die Anwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und von mineralischen Stickstoffdüngemitteln wird verzichtet.
Eine Startdüngung bleibt im Bedarfsfall zulässig. Der aus den Untersaaten oder Zwischenfrüchten entstandene Aufwuchs darf auch nach dem
Zeitpunkt nach Nummer 2.4.2 nur mechanisch beseitigt werden.

2.5 Art und Höhe der Zuwendungen Die Höhe der jährlichen Zuwendung beträgt

75 Euro je Hektar Zwischenfrüchte oder Untersaaten

45 Euro je Hektar Zwischenfrüchte oder Untersaaten bei Betrieben, die eine Beihilfe für die Einführung oder Beibehaltung ökologischer
Anbauverfahren erhalten.

Soweit eine gemäß Nummer 2.4 mit Untersaaten oder Zwischenfrüchten bebaute Fläche als ökologische Vorrangfläche gemäß Artikel 45
Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 639/2014 (54) ausgewiesen wird, wird der Betrag nach Nummer 2.5 um 75 Euro je Hektar
abgesenkt.

2.6 Sonstige Bestimmungen

2.6.1 Im Falle der Beschränkung der Förderung auf bestimmte Gebiete können die Länder abweichend von den Bestimmungen der Nummer
2.4 festlegen, dass nur auf Ackerflächen des Betriebes, die in dem Gebiet liegen, Zwischenfrüchte angebaut oder Untersaaten bis zu dem
nach Nummer 2.4.2 festgelegten Zeitpunkt beibehalten werden müssen.

2.6.2 In diesem Fall legen die Länder nach Maßgabe des in dem Gebiet liegenden betrieblichen Ackerflächenanteils fest, in welchem Umfang
der Betrieb Zwischenfrüchte oder Untersaaten bis zu dem nach Nummer 2.4.2 festgelegten Zeitpunkt in dem Gebiet beibehalten muss.

2.6.3 Die Förderung ist Teil der Nationalen Rahmenregelung Deutschlands nach Artikel 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (40).

3.0 Anbauverfahren auf erosionsgefährdeten Standorten

3.1 Verwendungszweck Zuwendungszweck ist die Anwendung eines besonders nachhaltigen Anbauverfahrens zur Verbesserung der
natürlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen durch eine die Erosion minimierende Bestellung von Ackerbaukulturen, soweit es
im Einklang mit den Belangen des Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des natürlichen Lebensraums steht.

3.2 Gegenstand der Förderung

Gefördert wird die Anwendung von Direktsaat- oder Direktpflanzverfahren in von den Ländern festzulegenden erosionsgefährdeten
Gebieten.

3.3 Zuwendungsempfänger

siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2.

3.4 Zuwendungsvoraussetzungen

3.4.1 Der Zuwendungsempfänger wendet im Verpflichtungszeitraum auf erosionsgefährdeten Ackerflächen des Betriebes Direktsaat- oder
Direktpflanzverfahren an. Pflanzenreste der Vorkulturen müssen auf der Bodenoberfläche verbleiben.

3.4.2 Soweit die Direktsaat oder das Direktpflanzverfahren in eine vorangegangene Zwischenfrucht erfolgt, darf diese ausschließlich
mechanisch zerstört werden (Abschlegeln).

3.5 Art und Höhe der Zuwendungen

Die Höhe der Zuwendung beträgt jährlich 65 Euro je Hektar erosionsgefährdeter Ackerfläche.

3.6 Andere Verpflichtungen

Die Förderung nach Nummer 3.2 erfolgt in erosionsgefährdeten Gebieten, die von den Ländern nach entsprechenden Kriterien festgelegt
werden.

3.7 Sonstige Bestimmungen

Die Länder können zulassen, dass Direktsaat- oder Direktpflanzverfahren auf ggf. jährlich wechselnden Teilflächen der in dem
erosionsgefährdeten Gebiet gelegenen Ackerflächen des Betriebes angewendet werden.

4.0 Integration naturbetonter Strukturelemente der Feldflur

4.1 Verwendungszweck Zuwendungszweck ist die Anwendung besonders nachhaltiger Verfahren zur Verbesserung der natürlichen und
wirtschaftlichen Produktionsbedingungen durch Herausnahme von Ackerflächen aus der Produktion sowie Bereitstellung von naturbetonten

 



Strukturelementen der Feldflur, soweit diese Verfahren im Einklang mit den Belangen des Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des
natürlichen Lebensraums stehen.

4.2 Gegenstand der Förderung

Gefördert wird die Bereitstellung und standortangepasste Bewirtschaftung von Ackerflächen, auf denen Blüh-, Schutz-, Schon- oder
Ackerrandstreifen, Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen sowie Hecken bzw. Knicks, Baumreihen oder Feldgehölze (Struktur- und
Landschaftselemente) insbesondere streifenweise etabliert sowie bewirtschaftet, gepflegt oder unterhalten werden.

4.3 Zuwendungsempfänger

siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2.

4.4 Zuwendungsvoraussetzungen

Voraussetzungen für die Gewährung einer Zuwendung nach Nummer 4.2 sind, dass der Zuwendungsempfänger im Verpflichtungszeitraum
eine oder mehrere der folgenden Struktur- und Landschaftselemente auf der Ackerfläche seines Betriebes anlegt und nach den
Bestimmungen dieser Maßnahme bewirtschaftet, pflegt oder unterhält:

Blühstreifen,

mehrjährige Blühstreifen,

Schutzstreifen,

Schonstreifen,

Hecken bzw. Knicks, Baumreihen oder Feldgehölze,

Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen,

Ackerrandstreifen.

Diese Flächen werden vom Zuwendungsempfänger im Verpflichtungszeitraum wie folgt bewirtschaftet:

4.4.1 Es werden die nachfolgend aufgeführten Pflanzenbestände oder andere Struktur- oder Landschaftselemente etabliert, die zur
Integration der Belange des Umweltschutzes in die landwirtschaftliche Produktion in dem jeweiligen Gebiet oder zur Erhaltung von
pflanzengenetischen Ressourcen geeignet sind. Die zu verwendenden Saatgutmischungen, Pflanzenarten oder -sorten bzw. Materialien
werden von den Ländern festgelegt. Ackerrandstreifen werden jährlich mit derselben Fruchtart wie auf dem Gesamtschlag bestellt.

4.4.2 Auf die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln, die Stickstoff enthalten, wird verzichtet.

4.4.3 Die zuständigen Behörden können ausnahmsweise genehmigen, dass Pflanzenschutzmittel angewendet werden dürfen, soweit dies zur
Sicherung der Zielerreichung der Maßnahme notwendig ist.

4.4.4 Blühstreifen werden jährlich mit einer standortangepassten Saatgutmischung bestellt, mit der blütenreiche Bestände etabliert werden
können, die Nützlingen, Bienen oder anderen Wildtieren als Wirts-, Nahrungs- oder Schutzpflanzen dienen können. Ihre Breite darf fünf
Meter nicht unterschreiten.

Die Länder können zulassen, dass Blühstreifen jährlich auf anderen Ackerflächen des Betriebes angelegt werden. Soweit aus
agrarökologischer Sicht geboten, können die Länder Abweichungen von der streifenweisen Anlage zulassen.

4.4.5 Mehrjährige Blühstreifen werden im ersten Jahr des Verpflichtungszeitraums mit einer standortangepassten Saatgutmischung bestellt,
mit der blütenreiche Bestände etabliert werden können, die Nützlingen, Bienen oder anderen Wildtieren als Wirts-, Nahrungs- oder
Schutzpflanzen dienen können. Ihre Breite darf fünf Meter nicht unterschreiten.

Gelingt die Etablierung eines blütenreichen Bestandes nicht, wird die Fläche erneut bestellt.

Soweit aus agrarökologischer Sicht geboten, können die Länder Abweichungen von der streifenweisen Anlage zulassen.

4.4.6 Schutzstreifen werden im ersten Jahr des Verpflichtungszeitraums durch Ansaat einer geeigneten Saatgutmischung angelegt, deren
Aufwuchs beibehalten wird, um Wildtieren als Schutz-, Aufzucht- und Rückzugsfläche dienen zu können. Ihre Breite darf fünf Meter nicht
unterschreiten.

Gelingt die Etablierung eines geeigneten Aufwuchses nicht, wird die Fläche erneut bestellt.

4.4.7 Schonstreifen werden im ersten Jahr des Verpflichtungszeitraums angelegt, in dem auf jegliche Bestellung und Pflege verzichtet und
die Selbstbegrünung zugelassen wird. Sie werden grundsätzlich für die Dauer des Verpflichtungszeitraums nicht bewirtschaftet. Ihre Breite
darf fünf Meter nicht unterschreiten.

 



Die Länder können zulassen, dass Schonstreifen jährlich auf anderen Ackerflächen des Betriebes angelegt werden. Soweit aus
agrarökologischer Sicht geboten, können die Länder Abweichungen von der streifenweisen Anlage zulassen.

4.4.8 Hecken bzw. Knicks, Baumreihen oder Feldgehölze werden im ersten Jahr des Verpflichtungszeitraums auf bestimmten Ackerflächen,
in erosionsgefährdeten Gebieten oder entlang von Gewässern oder biologisch sensiblen Bereichen (Biotopen) angelegt und für die Dauer des
die Pflege und Etablierung der Landschaftselemente betreffenden Verpflichtungszeitraums nach Vorgaben der Länder unterhalten oder
gepflegt.

4.4.9 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen werden im ersten Jahr des Verpflichtungszeitraums durch Ansaat einer geeigneten in der Regel
Gräser betonten Saatgutmischung angelegt, deren Aufwuchs beibehalten wird. Gewässerschutzstreifen werden entlang von Gewässern,
Erosionsschutzstreifen auf erosionsgefährdeten Flächen quer zum Verlauf der Hangneigung bzw. quer zur Hauptwindrichtung und in
Tiefenlinien angelegt. Ihre Breite darf fünf Meter nicht unterschreiten und 30 Meter nicht überschreiten.

4.4.10 Ackerrandstreifen werden jährlich in etablierten Hauptkulturen dadurch angelegt, dass an einem oder mehreren Feldrändern eines
Schlages nach der Aussaat bis zur Ernte auf einer Breite von mindestens drei Metern keine weiteren Bearbeitungs- oder Pflegemaßnahmen
erfolgen.

Die Länder können zulassen, dass Ackerrandstreifen jährlich auf anderen Ackerflächen des Betriebes angelegt werden. Soweit aus
agrarökologischer Sicht geboten, d.h. besonders hochwertige Arten vorkommen oder potenziell vorkommen und eine agrarökologisch
begründete Maßnahmenkulisse besteht, können die Länder Abweichungen von der streifenweisen Anlage zulassen oder Ackerflächen bis
zur Größe eines bewirtschafteten Ackerschlages vollständig in die Förderung einbeziehen.

4.5 Art und Höhe der Zuwendungen

Die Höhe der jährlichen Zuwendung im Verpflichtungsraum beträgt bei

4.5.1 Blühstreifen

850 Euro je Hektar Ackerfläche,

4.5.2 mehrjährigen Blühstreifen

850 Euro je Hektar Ackerfläche,

4.5.3 Schutzstreifen

770 Euro je Hektar Ackerfläche,

4.5.4 Schonstreifen

670 Euro je Hektar Ackerfläche,

4.5.5 Hecken bzw. Knicks, Baumreihen oder Feldgehölzen

2.500 Euro je Hektar Ackerfläche,

4.5.6 Gewässer- und Erosionsschutzstreifen

760 Euro je Hektar Ackerfläche und bei

4.5.7 Ackerrandstreifen

880 Euro je Hektar Ackerfläche.

4.5.8 Soweit Strukturelemente nach den Nummern 4.4.3 bis 4.4.9 als ökologische Vorrangfläche gemäß Artikel 45 Absatz 2, 4 und 5 der
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 639/2014 (54) ausgewiesen werden, werden die Beträge nach Nummer 4.5 um 380 Euro je Hektar, im Falle
von Hecken oder Knicks nach Nummer 4.5.5 um 510 Euro je Hektar abgesenkt.

4.5.9 Abweichend von den Bestimmungen der Nummern 4.5.1 bis 4.5.7 können die Länder die Zuwendung im Rahmen der
Abweichungsmöglichkeiten gemäß Nummer 1.4 der Allgemeinen Bestimmungen nach den Ertragsmesszahlen (EMZ) der betreffenden
Fläche staffeln. Ein Verweis auf die Nationale Rahmenregelung Deutschlands nach Artikel 6 Absatz 3 der VO (EU) Nr. 1305/2013 (40) ist nicht
möglich, wenn eine Anhebung im Rahmen der Staffelung über 30% hinausgeht.

4.6 Andere Verpflichtungen

 



Mit Ausnahme der Hecken bzw. Knicks, Baumreihen oder Feldgehölze, der Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen sowie der
Ackerrandstreifen darf der Aufwuchs auf den bereitgestellten Ackerflächen grundsätzlich nicht genutzt werden.

4.7 Sonstige Bestimmungen

4.7.1 Die erforderlichen Methoden der Etablierung oder die erforderlichen Pflegemaßnahmen werden von den Ländern nach Maßgabe der
gebietsspezifisch verfolgten Umweltziele festgelegt.

Die Länder können von den Anforderungen nach den Nummern 4.4.3 bis 4.4.9 abweichen oder gegebenenfalls geeignetere
Bearbeitungsmaßnahmen vorschreiben, wenn dies im Rahmen eines Konzeptes, das auf die Verbesserung der Umweltwirkung dieser
Maßnahme zielt, geboten ist.

Die Länder können ferner Abweichungen von den Anforderungen nach den Nummern 4.4.3 bis 4.4.9 ausnahmsweise und im Einvernehmen
mit den für Umweltfragen zuständigen Stellen zulassen, wenn die Beachtung dieser Anforderungen zu Ergebnissen führen würde, die
insbesondere im Hinblick auf die angestrebten Umweltziele unangemessenen sind.

4.7.2 Die Länder berücksichtigen bei der Festlegung der Saatgutmischungen, Pflanzenarten oder – sorten, dass die daraus erwachsenden
Bestände von gegebenenfalls angrenzenden landwirtschaftlichen Kulturen oder den natürlichen bzw. zu Zwecken der gezielten Begrünung
angesäten Pflanzengesellschaften deutlich unterscheidbar sind.

4.7.3 Die Förderung ist Teil der Nationalen Rahmenregelung Deutschlands nach Artikel 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (40)

5.0 Klima, Wasser und Boden schonende Nutzung oder Umwandlung von Ackerland

5.1 Verwendungszweck Zuwendungszweck ist die Anwendung nachhaltiger Produktionsverfahren zur Verbesserung der natürlichen und
wirtschaftlichen Produktionsbedingungen durch Nutzung des Ackerlandes als Grünland, soweit diese Verfahren mit den Belangen des
Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des natürlichen Lebensraums vereinbar sind.

5.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

Gefördert werden Ackerflächen, auf denen eine der beiden folgenden Nutzungsänderungen zur besonderen Berücksichtigung der Belange
des Klima-, Wasser- und Bodenschutzes vorgenommen werden:

5.2.1 Nutzung des Ackerlandes als Grünland,

5.2.2 Dauerhafte Umwandlung von Ackerflächen in Dauergrünland.

5.3 Zuwendungsempfänger

siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2.

5.4 Zuwendungsvoraussetzungen

5.4.1 Der Zuwendungsempfänger verzichtet auf diesen Flächen auf die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.

5.4.2 Der Zuwendungsempfänger baut im Verpflichtungszeitraum auf den betreffenden Ackerflächen Gras oder andere Grünfutterpflanzen
an, die herkömmlicherweise in natürlichem Grünland anzutreffen oder normalerweise Teil von Saatgutmischungen für Wiesen, Mähweiden
oder Weiden sind (Standardmischungen).

5.4.3 Der Zuwendungsempfänger behält den Grünlandbestand für die Dauer des Verpflichtungszeitraums bei und nutzt ihn mindestens
einmal im Jahr als Wiese, Mähweide oder Weide.

5.4.4 Der Zuwendungsempfänger verzichtet bei der Grünlanderneuerung auf eine wendende oder lockernde Bodenbearbeitung.

5.4.5 Im Falle der Umwandlung von Ackerflächen in Dauergrünland können die Länder die Verwendung besonders umweltfreundlicher und
standortgeeigneter Saatgutmischungen festlegen.

5.5 Art und Höhe der Zuwendungen

Die Höhe der jährlichen Zuwendung im Verpflichtungsraum beträgt bei

5.5.1 der Grünlandnutzung von Ackerflächen nach Nummer 5.2.1

270 Euro je Hektar Ackerfläche und

360 Euro je Hektar Ackerfläche in von den Ländern festgesetzten Überschwemmungsgebieten und sonstige von den Ländern zu
definierende sensible Gebiete.

5.5.2 bei der Umwandlung von Ackerflächen in Dauergrünland nach Nummer 5.2.2

 



1.300 Euro je Hektar Ackerfläche und

1.700 Euro je Hektar Ackerfläche bei Verwendung besonders umweltfreundlicher und standortgeeigneter Saatgutmischungen.

5.5.3 Abweichend von den Bestimmungen der Nummern 5.5.1 bis 5.5.2 können die Länder die Zuwendung im Rahmen der
Abweichungsmöglichkeiten gemäß Nummer 1.4 der Allgemeinen Bestimmungen nach den Ertragsmesszahlen (EMZ) der betreffenden
Fläche staffeln.

5.6 Andere Verpflichtungen

Im Falle der Umwandlung von Ackerflächen in Dauergrünland gemäß Nummer 5.2.2 darf die Fläche abweichend von Nummer 5.4.3 auch
nach Ablauf des Verpflichtungszeitraumes nicht mehr in Ackerland umgewandelt werden.

D. Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf dem Dauergrünland

Maßnahmen

1.0 Extensive Nutzung des Dauergrünlandes

2.0 Extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen

3.0 Extensive Bewirtschaftung zur Erhaltung pflanzengenetisch wertvoller Grünlandvegetation

Begriffsbestimmungen

Dauergrünland

Es gilt die Definition nach Artikel 4 Buchstabe h) und i) der Verordnung 1307/2013 (39):

Dauergrünland sind danach Flächen, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise (Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder anderen
Grünfutterpflanzen genutzt werden und seit mindestens fünf Jahren nicht Bestandteil der Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebs
sind; es können dort auch andere für die Beweidung geeignete Pflanzenarten wachsen, sofern Gras und andere Grünfutterpflanzen weiterhin
vorherrschen.

Hauptfutterfläche (HFF)

Hauptfutterfläche ist die Dauergrünlandfläche zuzüglich der Ackerfläche, auf der Ackerfutter als Hauptfrucht angebaut wird.

Raufutter fressende Großvieheinheit (RGV )

Eine Raufutter fressende Großvieheinheit ist eine Großvieheinheit gemäß Anlage 3 bezogen auf Tiere, die nahezu ausschließlich mit
pflanzlichem Futter ernährt werden können, das relativ rohfaserreich ist. Dazu gehören insbesondere Gras, Heu, Stroh oder Silomais. Keine
Raufutterfresser sind Tiere, die überwiegend mit energiereichen Pflanzenteilen ernährt werden (Getreidekörner, Hülsenfrüchte u.a.) und
Geflügel. Raufutterfresser sind insbesondere Rinder, Büffel, Schafe, Ziegen, Equiden und Damwild.

Schonfläche: Eine Schonfläche im Grünland wird angelegt, in dem während eines festgelegten Zeitraums auf die Nutzung des Aufwuchses
verzichtet wird.

1.0 Extensive Nutzung des Dauergrünlandes

1.1 Verwendungszweck

Verwendungszweck ist eine besonders nachhaltige und standortangepasste Bewirtschaftung des Dauergrünlandes des Betriebes zur
Verbesserung der natürlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen, die mit einer Verbesserung des Schutzes der Umwelt und der
Erhaltung des natürlichen Lebensraumes einhergeht.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

Gefördert wird die extensive Nutzung des Dauergrünlandes eines Betriebes, der nicht mehr als 1,4 Raufutter fressende Großvieheinheiten
(RGV) je Hektar Hauptfutterfläche hält.

1.3 Zuwendungsempfänger

siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2.

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen

 



1.4.1 Der Zuwendungsempfänger verzichtet auf eine wendende oder lockernde Bodenbearbeitung auf dem Dauergrünland
(Grünlanderneuerung durch Nachsaat).

1.4.2 Der Zuwendungsempfänger bringt im Verpflichtungszeitraum auf dem Dauergrünland keine mineralischen Stickstoffdüngemittel aus.

1.4.3 Der Zuwendungsempfänger bringt im Verpflichtungszeitraum auf dem Dauergrünland jährlich nicht mehr Wirtschaftsdünger aus, als
dem Dunganfall eines Gesamtviehbesatzes des Betriebes von 1,4 GVE je Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) entsprechen.

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen

Die Höhe der Zuwendung beträgt jährlich 130 Euro je Hektar Dauergrünland.

1.6 Andere Verpflichtungen

1.6.1 Der Zuwendungsempfänger nimmt im Verpflichtungszeitraum auf den Dauergrünlandflächen des Betriebes keine der folgenden
Maßnahmen vor:

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln,

Beregnung,

Meliorationen.

Die zuständigen Behörden können ausnahmsweise genehmigen, dass Pflanzenschutzmittel im jeweiligen Jahr des Verpflichtungszeitraums
angewendet werden dürfen, wenn der Verzieht auf die Anwendung zu unangemessenen Ergebnissen führen würde.

1.6.2 Der Mindestbesatz des Dauergrünlandes darf 0,3 RGV je Hektar Dauergrünland nicht unterschreiten.

1.6.3 Der Zuwendungsempfänger nutzt das Dauergrünland im Verpflichtungszeitraum mindestens einmal im Jahr.

2.0 Extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen

2.1 Verwendungszweck Verwendungszweck ist die Anwendung besonders nachhaltiger und standortangepasster Verfahren der
Bewirtschaftung von bestimmten Dauergrünlandflächen zur Verbesserung der natürlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen,
die mit einer Verbesserung des Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des natürlichen Lebensraumes einhergehen.

2.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

Gefördert werden:

2.2.1 Die extensive Bewirtschaftung bestimmter Dauergrünlandflächen oder bestimmter anderer beweidbarer Flächen durch Verzicht auf
mineralische Stickstoffdüngung.

2.2.2 Die umweltgerechte Bewirtschaftung bestimmter Dauergrünlandflächen oder bestimmter anderer beweidbarer Flächen durch andere
Nutzungsbeschränkungen.

2.2.3 Aufbauend auf eine Förderung nach den Nummern 2.2.1 oder 2.2.2 können die Länder zusätzliche Zuwendungsvoraussetzungen nach
Nummer 2.4.4 vorgeben. Sie sehen dafür eine zusätzliche Zuwendung nach Nummer 2.5.3 vor.

2.3 Zuwendungsempfänger

siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2.

2.4 Zuwendungsvoraussetzungen

2.4.1 Der Zuwendungsempfänger verzichtet auf den betreffenden Dauergrünlandflächen oder den betreffenden beweidbaren Flächen auf
eine wendende oder lockernde Bodenbearbeitung.

2.4.2 Bei einer Förderung nach Nummer 2.2.1 verzichtet der Zuwendungsempfänger auf den betreffenden Dauergrünlandflächen oder den
betreffenden beweidbaren Flächen auf die Anwendung von mineralischen Stickstoffdüngemitteln.

2.4.3 Bei einer Förderung nach Nummer 2.2.2 verzichtet der Zuwendungsempfänger auf den betreffenden Dauergrünlandflächen oder den
betreffenden beweidbaren Flächen in einem von den Ländern flächen- oder gebietsspezifisch festzulegenden Zeitraum zwischen März und
September, der zwei Monate nicht unterschreitet, auf Pflegemaßnahmen (z.B. Walzen, Schleppen, Striegeln), Mähen, Nachsäen oder die
Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger. Die Beweidungsdichte darf in diesem Zeitraum 1,5 GVE je Hektar nicht überschreiten.

2.4.4 In den Fällen der Nummern 2.2.1 oder 2.2.2 oder unabhängig davon können die Länder für die jeweilige Dauergrünlandfläche oder für
das jeweilige Gebiet, in dem die Dauergrünlandfläche oder die betreffende beweidbare Fläche liegt, weitere zusätzliche Anforderungen
festlegen, die der Erreichung gebietsspezifischer Umweltziele dienen. Die Länder sehen dafür eine zusätzliche Zuwendung nach Nummer

 



2.5.3 vor.

Als weitere zusätzliche Anforderungen kommen insbesondere folgende Auflagen in Betracht:

a) Auflagen Stufe 1

• Anlage einer Schonfläche bei der ersten Schnittnutzung, die 10% der Schlaggröße nicht unterschreiten darf,

• Beschränkung von Art oder Menge der Anwendung eines Düngemittels, das nicht bereits ausgeschlossen ist,

• Verschiebung des Zeitpunkts des frühesten Weidegangs um 2 Wochen,

• Absenkung der Beweidungsdichte auf nicht mehr als 1 RGV/ha,

• Verschiebung des Zeitpunkts für Pflegemaßnahmen wie Walzen oder Schleppen um 4 Wochen,

• Verschiebung des Zeitpunkts für den ersten Schnitt um 4 Wochen,

• Beweidung durch eine bestimmte Nutztierart (z.B. Ziegen oder Schafe),

• Ausschluss der intensiven Portionsweide.

b) Auflagen Stufe 2

• Früheste Nutzung ab 1. August,

• Anlage einer zweijährigen Schonfläche, die mind. 5 % der Schlaggröße nicht unterschreitet,

• Beweidung mit mehreren Nutztierarten gleichzeitig und Verbot der Zufütterung vom 01.05. bis 01.10.

2.4.5 Im Falle zusätzlicher Anforderungen nach Ziffer 2.4.4, die der Erreichung gebietsspezifischer Umweltziele dienen, dokumentiert der
Zuwendungsempfänger Art und Datum der auf der Fläche vorgenommenen Bewirtschaftungsmaßnahmen.

2.5 Art und Höhe der Zuwendungen

2.5.1 Im Falle der Förderung nach Nummer 2.2.1 beträgt die Höhe der jährlichen Zuwendung 150 Euro je Hektar Dauergrünland oder andere
beweidbare Fläche.

2.5.2 Im Falle der Förderung nach Nummer 2.2.2 beträgt die Höhe der jährlichen Zuwendung 160 Euro je Hektar Dauergrünland oder andere
beweidbare Fläche.

2.5.3 Im Falle der Förderung nach Nummer 2.2.3 beträgt die Höhe der jährlichen Zuwendung zusätzlich zu einer Förderung nach Nummer
2.5.1 oder nach Nummer 2.5.2

a) Im Falle von Auflagen nach 2.4.4 a) Stufe 1

70 Euro je Hektar Dauergrünland oder andere beweidbare Fläche pro Auflage.

b) Im Falle von Auflagen nach 2.4.4 b) Stufe 2

140 Euro je Hektar Dauergrünland oder andere beweidbare Fläche pro Auflage.

c) Die Auflagen und die unter a) und b) dargestellten Prämiensätze können, soweit fachlich sinnvoll, miteinander kombiniert werden. Die
Prämiensätze einzelner Auflagen können dabei, unter Berücksichtigung der in der EU-VO 1305/2013 (40) (ELER), § 28 (8) festgesetzten
Höchstförderbeträge, addiert werden, soweit dabei nicht für denselben Verpflichtungsinhalt doppelt bezahlt wird.

2.6 Andere Verpflichtungen

2.6.1 Der Zuwendungsempfänger nimmt im Verpflichtungszeitraum auf den betreffenden Dauergrünlandflächen oder anderen beweidbaren
Flächen keine der folgenden Maßnahmen vor:

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln,

Beregnung,

Meliorationen.

Die zuständigen Behörden können ausnahmsweise genehmigen, dass Pflanzenschutzmittel im jeweiligen Jahr des Verpflichtungszeitraums

 



angewendet werden dürfen, wenn der Verzicht auf die Anwendung zu unangemessenen Ergebnissen führen würde.

2.6.2 Der Zuwendungsempfänger nutzt das Dauergrünland im Verpflichtungszeitraum mindestens einmal im Jahr.

2.7 Sonstige Bestimmungen

2.7.1 Die Länder können auf die Anforderung einer Dokumentation nach Nummer 2.4.5 verzichten, wenn der Zuwendungsempfänger die
Maßnahme im Rahmen der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im ländlichen Raum gemäß der Maßnahmengruppe A durchführt und die
Begleitung und Bewertung der Maßnahme Gegenstand dieser Zusammenarbeit ist.

2.7.2 Die Förderung ist Teil der Nationalen Rahmenregelung Deutschlands nach Artikel 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (40).

3.0 Extensive Bewirtschaftung zur Erhaltung pflanzengenetisch wertvoller Grünlandvegetation

3.1 Verwendungszweck

Verwendungszweck ist die Beibehaltung besonders nachhaltiger und standortangepasster Verfahren der Bewirtschaftung von
Dauergrünlandflächen mit einer pflanzengenetisch wertvollen Grünlandvegetation zur Verbesserung der natürlichen und wirtschaftlichen
Produktionsbedingungen, die mit einer Verbesserung des Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des natürlichen Lebensraumes
einhergehen.

3.2 Gegenstand der Förderung

3.2.1 Gefördert wird die extensive Bewirtschaftung bestimmter Dauergrünlandflächen oder bestimmter anderer beweidbarer Flächen zur
Erhaltung pflanzengenetisch wertvoller Grünlandvegetation durch Nachweis des Vorkommens von mindestens vier Kennarten.

3.2.2 Aufbauend auf einer Förderung nach Nummer 3.2.1 können die Länder zusätzlich den Nachweis des Vorkommens von mindestens
weiteren zwei oder vier Kennarten ermöglichen und dafür eine zusätzliche Zuwendung nach Nummer 3.5.2 vorsehen.

3.3 Zuwendungsempfänger

siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2.

3.4 Zuwendungsvoraussetzungen

3.4.1 Der Zuwendungsempfänger verzichtet im Verpflichtungszeitraum auf den betreffenden Dauergrünlandflächen oder den betreffenden
anderen beweidbaren Flächen auf jede Form der Bodenbearbeitung außer Pflegemaßnahmen wie Walzen, Schleppen oder Nachmahd.
Grünlanderneuerung erfolgt ausschließlich durch Nachsaat.

Der Zuwendungsempfänger dokumentiert Art und Datum der auf den betreffenden Flächen vorgenommenen
Bewirtschaftungsmaßnahmen.

Voraussetzung für die Gewährung einer Zuwendung nach Nummer 3.2.1 ist:

3.4.2 Der Zuwendungsempfänger kann in jedem Jahr des Verpflichtungszeitraums nachweisen, dass auf den betreffenden Flächen
mindestens vier verschiedene Kennarten vorkommen.

Voraussetzung für die Gewährung einer Zuwendung nach Nummer 3.2.2 ist:

3.4.3 Der Zuwendungsempfänger kann in jedem Jahr des Verpflichtungszeitraums nachweisen, dass auf den betreffenden Flächen
mindestens weitere zwei oder vier verschiedene Kennarten vorkommen.

3.5 Art und Höhe der Zuwendungen

3.5.1 Im Falle der Förderung nach Nummer 3.2.1 beträgt die Höhe der jährlichen Zuwendung 180 Euro je Hektar Dauergrünland oder andere
beweidbare Fläche.

3.5.2 Im Falle der Förderung nach Nummer 3.2.2 beträgt die Höhe der jährlichen Zuwendung.

240 Euro je Hektar Dauergrünland oder andere beweidbare Fläche bei zwei zusätzlichen Kennarten oder

300 Euro je Hektar Dauergrünland oder andere beweidbare Fläche bei vier zusätzlichen Kennarten.

3.6 Sonstige Bestimmungen

3.6.1 Die Länder erstellen ggf. einen landes- bzw. gebietsspezifisch zu differenzierenden Katalog von krautigen Pflanzen, die als Kennarten
anzeigen, dass es sich bei der betreffenden Dauergrünlandfläche oder anderen beweidbaren Fläche um eine pflanzengenetisch wertvolle
Grünlandvegetation handelt. Ähnlich aussehende, leicht verwechselbare Kennarten können zu Gruppen zusammengefasst werden. Der
Katalog sollte mindestens 20 und höchstens 40 Kennarten bzw. Kennartengruppen umfassen.

 



3.6.2 Die Länder können auf die Anforderung einer Dokumentation nach Nummer 3.4.1 Satz 3 verzichten, wenn der Zuwendungsempfänger
die Maßnahme im Rahmen der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im ländlichen Raum gemäß der Maßnahmengruppe A durchführt und
die Begleitung und Bewertung der Maßnahme Gegenstand dieser Zusammenarbeit ist.

3.6.3 Die Förderung ist Teil der Nationalen Rahmenregelung Deutschlands nach Artikel 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (40)

E. Förderung besonders nachhaltiger Verfahren bei Dauerkulturen und extensiven Obstbeständen

Maßnahmen

1.0 Förderung biologischer und biotechnischer Maßnahmen des Pflanzenschutzes

2.0 Förderung extensiver Obstbestände

Begriffsbestimmungen

Extensiver Obstbestand

Ein extensiver Obstbestand ist eine mit Obstbäumen bepflanzte Fläche, deren Stammhöhe bis zum Kronenansatz mindestens 1,80 m misst
und deren Bestandsdichte 100 Bäume/ha nicht überschreitet

1.0 Förderung biologischer und biotechnischer Maßnahmen des Pflanzenschutzes

1.1 Verwendungszweck

Verwendungszweck ist die Einführung oder Beibehaltung besonders nachhaltiger und standortangepasster Produktionsverfahren bei
Dauerkulturen zur Verbesserung der natürlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen, die im Einklang mit den Belangen des
Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des natürlichen Lebensraums stehen.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

Gefördert wird die Anwendung von biologischen und biotechnischen Maßnahmen des Pflanzenschutzes in Dauerkulturen

1.3 Zuwendungsempfänger

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen

1.4.1 Der Zuwendungsempfänger wendet in Dauerkulturen eine oder mehrere in Anlage 4 genannten Maßnahmen des biologischen und
biotechnischen Pflanzenschutzes in bestimmtem Flächenumfang an.

1.4.2 Der Zuwendungsempfänger wendet Pflanzenschutzmittel mit dem gleichen Bekämpfungsziel wie die jeweilige
Pflanzenschutzmaßnahme nach Anlage 4, die in der Anlage nicht genannt sind, auf den nach Nummer 1.2 bewirtschafteten Flächen in
fachlich begründeten Fällen nur nach Genehmigung durch die zuständige Behörde an.

1.5 Art und Höhe der Zuwendung

Die Höhe der Zuwendung ergibt sich aus Anlage 4 nach Maßgabe der entsprechenden Spalte.

2.0 Förderung extensiver Obstbestände

2.1 Verwendungszweck Verwendungszweck ist die Einführung oder Beibehaltung besonders nachhaltiger und standortangepasster
Produktionsverfahren im Obstbau zur Verbesserung der natürlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen, die im Einklang mit den
Belangen des Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des natürlichen Lebensraums stehen.

2.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

2.2.1 Gefördert wird die Pflege von extensiv genutzten Obstbeständen.

2.2.2 Gefördert wird die Pflanzung von Hochstamm-Obstbäumen zur extensiven Obsterzeugung.

2.3 Zuwendungsempfänger

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2

2.4 Zuwendungsvoraussetzungen Voraussetzungen für die Gewährung einer Zuwendung nach den Nummern 2.2.1 und 2.2.2 sind:

 



2.4.1 Der Zuwendungsempfänger stellt sicher, dass im Verpflichtungszeitraum mindestens ein Erhaltungsschnitt erfolgt.

2.4.2 Die Beseitigung von Bäumen während des Verpflichtungszeitraums ist nicht zulässig.

2.4.3 Der Antragsteller muss einen Nachweis erbringen, dass die Person, die die Pflegearbeiten durchführt, über eine fachliche Qualifikation
für Schnittmaßnahmen (z.B. entsprechende Berufsausbildung. Lehrgangsbescheinigung, Teilnahmebescheinigung an Schnittkurs, Baumwart)
verfügt.

2.4.4 Eine regelmäßige Bewirtschaftung bzw. Pflege unter und zwischen den Bäumen ist zu gewährleisten.

Voraussetzungen für die Gewährung einer Zuwendung nach Nummer 2.2.2 sind darüber hinaus:

2.4.5 Verwendung von regional typischen und an die örtlichen Boden- und Klimaverhältnisse angepassten Obstbaumsorten mit einer
Mindeststammhöhe von 1,80 m. Die Länder können entsprechende Sortenlisten erstellen

2.4,6 Der gepflanzte Baum muss auf einer Sämlingsunterlage oder einer stark wachsenden Unterlagensorte veredelt sein.

2.4.7 Bei der Pflanzung ist ein Mindestabstand zwischen den Bäumen von 10 Metern einzuhalten.

2.4.8 Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich bei Neupflanzungen zur Offenhaltung der Baumscheibe, zum Schutz der Jungbäume
gegen Wildverbiss und bei Beweidung zu einer geeigneten Baumabsicherung.

2.4.9 Nach der Pflanzung abgestorbene Bäume sind mit entsprechenden Bäumen zu ersetzen.

2.5 Art und Höhe der Zuwendungen

2.5.1 Die Hlöhe der Zuwendung beträgt jährlich im Fall einer Förderung nach Nummer 2.2.1 5 Euro pro gepflegtem Baum.

2.5.2 Die Höhe der Zuwendung beträgt im Fall einer Förderung nach Nummer 2.2.2 55 Euro pro gepflanztem Baum im Pflanzjahr und 5 Euro
pro Baum und Jahr für die Pflege in den Folgejahren.

2.6 Andere Verpflichtungen

Im Falle einer Förderung nach Nummer 2.2.1 können im Verpflichtungszeitraum abgestorbene Bäume bis zum Ende des
Verpflichtungszeitraums gefördert werden, soweit sie ausreichend verwurzelt sind.

2.7 Sonstige Bestimmungen

Die Länder können Abweichungen von der Anforderung nach Nummer 2.4.2 ausnahmsweise zulassen, wenn die Beachtung dieser
Anforderung zu unangemessenen Ergebnissen führen würde.

Die Länder können von der Stammhöhe von mindestens 1,80 m in begründeten Fällen abweichen (z.B. bestehende Bestände, traditionell
übliche andere Stammhöhe).

F. Förderung besonders nachhaltiger und tiergerechter Haltungsverfahren

Maßnahmen

1.0 Sommerweidehaltung

2.0 Haltung in Gruppen oder im Laufstall und mit Weide

3.0 Haltung in Gruppen oder im Laufstall und auf Stroh

4.0 Haltung in Gruppen oder im Laufstall mit Außenauslauf und auf Stroh

Begriffsbestimmungen

Laufstall: Jeder Stall, in dem sich die Tiere frei bewegen können und ihr natürliches Bewegungsverhalten möglichst wenig eingeschränkt
wird. Dies umfasst insbesondere Liegeboxen-, Fressboxen-, Tieflauf- und Tretmistställe in der Rinderhaltung. Fixierungen erfolgen nur
kurzzeitig, z.B. zur Fütterung oder zum Melken.

Gruppenhaltung: Haltung von Schweinen in Gruppen, in denen sich die Tiere frei bewegen können und ihr natürliches Bewegungsverhalten
möglichst wenig eingeschränkt wird, dies umfasst insbesondere Ein- und Mehrflächenställe sowie die Hüttenhaltung. Fixierungen erfolgen
nur in bestimmten Bereichen oder zu bestimmten Zeiten, z.B. zum Decken oder Abferkeln.

Nutzbare Stallfläche: Die befestigte, überdachte Fläche im Stall, die den Tieren als uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche zur Bewegung,
zum Koten und zum Liegen effektiv zur Verfügung steht, auch für die Tiere erreichbare Futtervorlageflächen zählen dazu, ausgenommen

 



sind jedoch Gänge und Transportflächen, Lagerplatz von Futtermitteln, Laufhof und andere Auslaufflächen, auch nicht, wenn sie überdacht
und ganztägig zur Verfügung stehen. Bei Außenklimaställen in der Rinderhaltung, die in teilweiser oder vollständig offener Bauweise
ausgeführt sind sowie bei der Outdoor- bzw. Hüttenhaltung von Schweinen gehören im Sinne der Förderung ausschließlich die überdachten
Flächen zur nutzbaren Stallfläche bzw. uneingeschränkt nutzbaren Bodenfläche.

GVE: Großvieheinheit, Umrechnungsschlüssel in Anlage 3

1.0 Sommerweidehaltung

1.1 Verwendungszweck

Verwendungszweck ist die Einführung oder Beibehaltung besonders tiergerechter Haltungsverfahren zur Anpassung der
Produktionsstrukturen an die weiter steigenden Anforderungen im Hinblick auf eine nachhaltige Agrarproduktion, der Sicherung der
natürlichen Produktionsgrundlagen sowie des Tierschutzes in der Nutztierhaltung.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

Gefördert wird die Sommerweidehaltung von Milchkühen, deren Nachkommen in der Aufzuchtphase oder von Mastrindern.

1.3 Zuwendungsempfänger

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2;

darüber hinaus müssen die Zuwendungsempfänger aktive Landwirte sein.

Für die Antragsvoraussetzung „aktiver Landwirt” gelten die gleichen Bestimmungen wie sie für die Direktzahlungen für das jeweilige
Antragsjahr festgelegt sind (geregelt in der VO (EU) Nr. 1307/2013 (39) sowie in der Direktzahlungen-Durchführungsverordnung).

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen

Der Zuwendungsempfänger verschafft den Tieren im Zeitraum zwischen dem 1. Mai und dem 30. November – soweit Krankheit oder zu
erwartende Schäden des Tieres dem nicht entgegenstehen – in fünf aufeinander folgenden Monaten täglich Weidegang mit freiem Zugang
zu einer Tränkevorrichtung. Die Länder können den Zeitraum von 5 Monaten unter anteiliger Absenkung der Beihilfe nach Nummer 1,5 auf
bis zu 3 Monate verkürzen. Die Länder können die Tiere in Weidegruppen untergliedern. Ein jährlicher Wechsel zwischen den Weidegruppen
ist möglich.

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen

1.5.1 60 Euro jährlich je GVE (durchschnittlicher Jahresviehbestand)

1.5.2 Im Falle einer gleichzeitigen Förderung nach Maßnahme B, Nummer 1.2 ist die Zuwendung abzusenken und die Absenkung
entsprechend zu begründen. Die Absenkung kann über den in den Allgemeinen Bestimmungen Nummer 1.4 genannten Prozentsatz
hinausgehen.

2.0 Haltung in Gruppen oder im Laufstall und mit Weide

2.1 Verwendungszweck

Verwendungszweck ist die Einführung oder Beibehaltung besonders tiergerechter Haltungsverfahren zur Anpassung der
Produktionsstrukturen an die weiter steigenden Anforderungen im Hinblick auf eine nachhaltige Agrarproduktion, der Sicherung der
natürlichen Produktionsgrundlagen sowie des Tierschutzes in der Nutztierhaltung.

2.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

Gefördert wird die besonders tiergerechte Haltung von Milchkühen, von Rindern zur Aufzucht, von Mastrindern in Laufställen oder
Schweinen in Gruppenbuchten mit planbefestigten oder teilperforierten Flächen und mit Weidehaltung.

2.3 Zuwendungsempfänger

Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2;

darüber hinaus müssen die Zuwendungsempfänger aktive Landwirte sein.

Für die Antragsvoraussetzung „aktiver Landwirt” gelten die gleichen Bestimmungen wie sie für die Direktzahlungen für das jeweilige
Antragsjahr festgelegt sind (geregelt in der VO (EU) Nr. 1307/2013 (39) sowie in der Direktzahlungen-Durchführungsverordnung).

2.4 Zuwendungsvoraussetzungen

2.4.1 Jeder Milchkuh stehen mindestens 5,5 Quadratmeter nutzbare Stallfläche je GVE zur Verfügung.

 



2.4.2 Jedem Mast- oder Aufzuchtrind (ohne Mutterkuhhaltung) stehen bis zu einem Lebensalter von 8 Monaten mindestens 3,5
Quadratmeter nutzbare Stallfläche und ab einem Lebensalter von 9 Monaten mindestens 4,5 Quadratmeter nutzbare Stallfläche zur
Verfügung.

2.4.3 Jedem Schwein steht eine uneingeschränkt nutzbare Stallfläche zur Verfügung, die um mindestens 20% größer ist, als nach der
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) (23) vorgeschrieben. Je Abferkelbucht sind mindestens 6 Quadratmeter vorzusehen.

2.4.4 Die spaltenfreie Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können.

2.4.5 Bei Milchkühen, Mast- und Aufzuchtrindern muss jedem Tier ein Grundfutterfressplatz bereit stehen, dessen Breite ausreicht, dass alle
Tiere gleichzeitig fressen können.

2.4.6 Im Falle der Vorratsfütterung bei Milchkühen, Mast- und Aufzuchtrindern muss ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1,2:1 sichergestellt
werden.

2.4.7 Milchkühen, Aufzucht-, Mastrindern, Mast- und Zuchtschweinen sind im Zeitraum zwischen dem 1. Juni und dem 1. Oktober – soweit
Krankheit oder zu erwartende Schäden des Tieres dem nicht entgegenstehen – täglich Weidegang mit freiem Zugang zu einer
Tränkevorrichtung zu gewähren.

2.4.8 Die Liegeflächen im Stall sind ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu oder mit anderem Komfort schaffenden Material
(Komfortmatten) geprüfter und anerkannter Qualität zu versehen.

2.5 Art und Höhe der Zuwendungen

2.5.1 Die Zuwendung beträgt für Tiere in nach dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP), Anlage 1, geförderten Ställen für die Dauer
der Zweckbindungsfrist nach Nummer 1.6.1 jährlich je GVE (durchschnittlicher Jahresviehbestand) Jahreserzeugung:

80 Euro für Milchkühe

75 Euro für Aufzucht- und Mastrinder

80 Euro für Mastschweine

70 Euro für Zuchtschweine.

2.5.2 Die Zuwendung beträgt für Tiere in anderen Ställen jährlich je GVE (durchschnittlicher Jahresviehbestand) Jahreserzeugung

200 Euro für Milchkühe

85 Euro für Aufzuchtrinder

140 Euro für Mastrinder

130 Euro für Mastschweine

140 Euro für Zuchtschweine.

2.5.3 Nummer 1.5.2 gilt entsprechend.

2.6 Andere Verpflichtungen

Der Beihilfeempfänger stellt den Tieren einen Stall zur Verfügung, dessen tageslichtdurchlässige Fläche mindestens

3% der Stallgrundfläche bei Schweinen sowie

5% der Stallgrundfläche bei den anderen Tierarten

entspricht.

2.7 Sonstige Bestimmungen

Die Länder können für Mast- und Aufzuchtrinder im Einzelfall die nutzbare Stallfläche nach Nummer 2.4.2 nach adäquatem Alter der Tiere
staffeln, wenn die Anwendung bei kleinrahmigen Rinderrassen zu unangemessenen Ergebnissen führen würde.

3.0 Haltung in Gruppen oder im Laufstall und auf Stroh

 



3.1 Verwendungszweck

Verwendungszweck ist die Einführung oder Beibehaltung besonders tiergerechter Haltungsverfahren zur Anpassung der
Produktionsstrukturen an die weiter steigenden Anforderungen im Hinblick auf eine nachhaltige Agrarproduktion, der Sicherung der
natürlichen Produktionsgrundlagen sowie des Tierschutzes in der Nutztierhaltung.

3.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

Gefördert wird die besonders tiergerechte Haltung von Milch- oder Mutterkühen, Rindern zur Aufzucht, Mastrindern in Laufställen oder
Schweinen in Gruppenbuchten mit jeweils planbefestigten oder mit teilperforierten Flächen und Aufstallung auf Stroh.

3.3 Zuwendungsempfänger Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2;

darüber hinaus müssen die Zuwendungsempfänger aktive Landwirte sein.

Für die Antragsvoraussetzung „aktiver Landwirt” gelten die gleichen Bestimmungen wie sie für die Direktzahlungen für das jeweilige
Antragsjahr festgelegt sind (geregelt in der VO (EU) Nr. 1307/2013 (39) sowie in der Direktzahlungen-Durchführungsverordnung).

3.4 Zuwendungsvoraussetzungen

3.4.1 Jeder Milch und Mutterkuh stehen mindestens 5,5 Quadratmeter nutzbare Stallfläche zur Verfügung.

3.4.2 Nummern 2.4.2 bis 2.4.6 gelten entsprechend. Die Bestimmungen der Nummern 2.4.4 bis 2.4.6 gelten entsprechend auch für
Mutterkühe.

3.4.3 Die Liegeflächen werden regelmäßig mit geeignetem trockenem Stroh versehen, so dass diese ausreichend gepolstert sind. ln den
ersten Tagen nach dem Abferkeln sind Ausnahmen hiervon möglich.

3.5 Art und Höhe der Zuwendungen

3.5.1 Die Zuwendung beträgt für Tiere in nach dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP), Anlage 1, geförderten Ställen für die Dauer
der Zweckbindungsfrist nach Nummer 1.6.1 jährlich je GVE (durchschnittlicher Jahresviehbestand):

20 Euro für Milchkühe

45 Euro für Mutterkühe, Aufzucht- und weibliche Mastrinder

290 Euro für männliche Mastrinder

90 Euro für Mastschweine

120 Euro für Zuchtschweine.

3.5.2 Die Zuwendung beträgt für Tiere in anderen Ställen jährlich je GVE (durchschnittlicher Jahresviehbestand):

150 Euro für Milchkühe

55 Euro für Mutterkühe, Aufzucht- und weibliche Mastrinder

355 Euro für männliche Mastrinder

135 Euro für Mastschweine

185 Euro für Zuchtschweine.

3.5.3 Im Falle der Kombination mit einer Förderung nach Nummer 2.2 gelten folgende Beträge für Tiere in nach dem
Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP), Anlage 1, geförderten Ställen für die Dauer der Zweckbindungsfrist nach Nummer 1.6.1 jährlich
je GVE (durchschnittlicher Jahresviehbestand):

100 Euro für Milchkühe

120 Euro für Aufzuchtrinder

365 Euro für Mastrinder

205 Euro für Mastschweine

175 Euro für Zuchtschweine.

 



3.5.4 Im Falle der Kombination mit einer Förderung nach Nummer 2.2 gelten folgende Beträge für Tiere in anderen Ställen jährlich je GVE
(durchschnittlicher Jahresviehbestand):

225 Euro für Milchkühe

130 Euro für Aufzuchtrinder

430 Euro für Mastrinder

250 Euro für Mastschweine

240 Euro für Zuchtschweine.

3.5.5 Nummer 1.5.2 gilt entsprechend.

3.6 Andere Verpflichtungen Die Nummer 2.6 gilt entsprechend.

3.7 Sonstige Bestimmungen Die Nummer 2.7 gilt entsprechend.

4.0 Haltung in Gruppen oder im Laufstall mit Außenauslauf und auf Stroh

4.1 Verwendungszweck

Verwendungszweck ist die Einführung oder Beibehaltung besonders tiergerechter Haltungsverfahren zur Anpassung der
Produktionsstrukturen an die weiter steigenden Anforderungen im Hinblick auf eine nachhaltige Agrarproduktion, der Sicherung der
natürlichen Produktionsgrundlagen sowie des Tierschutzes in der Nutztierhaltung.

4.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

Gefördert wird die besonders tiergerechte Haltung von Milchkühen, Rindern zur Aufzucht, Mastrindern oder Schweinen in Laufställen bzw.
Gruppenbuchten mit planbefestigten oder mit teilperforierten Flächen jeweils mit Außenauslauf sowie Aufstallung auf Stroh.

4.3 Zuwendungsempfänger Siehe Allgemeine Bestimmungen, Nummer 1.2

4.4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.4.1 Die Nummern 2.4.1 bis 2.4.6 und 3.4.3 gelten entsprechend.

4.4.2 Jeder Milchkuh stehen mindestens 3 Quadratmeter planbefestigte oder teilperforierte Außenfläche zur Verfügung.

4.4.3 Jedem Mast- und Aufzuchtrind außer Mutterkuhhaltung bis zu einem Lebensalter von 8 Monaten stehen mindestens 2 Quadratmeter
planbefestigte oder teilperforierte Außenfläche zur Verfügung.

4.4.4 Jedem Mast- und Aufzuchtrind außer Mutterkuhhaltung ab einem Lebensalter von 9 Monaten stehen mindestens 2,5 Quadratmeter
planbefestigte oder teilperforierte Außenfläche zur Verfügung.

4.4.5 Entweder stehen jedem Zuchtläufer und jedem Mastschwein bis zu einem Lebensalter von 4 Monaten mindestens 0,4 Quadratmeter
und ab einem Lebensalter von 5 Monaten mindestens 0,6 Quadratmeter planbefestigte oder teilperforierte Außenfläche zur Verfügung oder
jedem Zuchtläufer und jedem Mastschwein bis 60 kg Lebendgewicht stehen mindestens 0,4 Quadratmeter und über 60 kg Lebendgewicht
mindestens 0,6 Quadratmeter planbefestigte oder teilperforierte Außenfläche zur Verfügung.

4.4.6 Jeder Jungsau und Sau stehen mindestens 1,3 Quadratmeter planbefestigte oder teilperforierte Außenfläche zur Verfügung.

4.4.7 Jedem Eber stehen mindestens 6 Quadratmeter planbefestigte oder teilperforierte Außenfläche zur Verfügung.

4.5 Art und Höhe der Zuwendungen

4.5.1 Die Zuwendung beträgt für Tiere in nach dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP), Anlage 1, geförderten Ställen für die Dauer
der Zweckbindungsfrist nach Nummer 1.6.1 jährlich je GVE (durchschnittlicher Jahresviehbestand):

40 Euro für Milchkühe

80 Euro für Aufzuchtrinder

325 Euro für Mastrinder

 



195 Euro für Mastschweine

310 Euro für Zuchtschweine.

4.5.2 Die Zuwendung beträgt für Tiere in anderen Ställen jährlich je GVE (durchschnittlicher Jahresviehbestand):

165 Euro für Milchkühe

85 Euro für Aufzuchtrinder

390 Euro für Mastrinder

240 Euro für Mastschweine

375 Euro für Zuchtschweine.

4.5.3 Im Falle der Kombination mit einer Förderung nach Nummer 2.2 gelten folgende Beträge für Tiere in nach dem
Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP), Anlage 1, geförderten Ställen für die Dauer der Zweckbindungsfrist nach Nummer 1.6.1 jährlich
je GVE (durchschnittlicher Jahresviehbestand):

120 Euro für Milchkühe

155 Euro für Aufzuchtrinder

395 Euro für Mastrinder

310 Euro für Mastschweine

365 Euro für Zuchtschweine.

4.5.4 Im Falle der Kombination mit einer Förderung nach Nummer 2.2 gelten folgende Beträge für Tiere in anderen Ställen jährlich je GVE
(durchschnittlicher Jahresviehbestand):

245 Euro für Milchkühe

160 Euro für Aufzuchtrinder

460 Euro für Mastrinder

360 Euro für Mastschweine

430 Euro für Zuchtschweine.

4.5.5 Nummer 1.5.2 gilt entsprechend.

4.6 Andere Verpflichtungen Die Nummer 2.6 gilt entsprechend.

4.7 Sonstige Bestimmungen Die Nummer 2.7 gilt entsprechend.

G. Erhaltung der Vielfalt der genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft

Maßnahmen

1.0 Pflanzengenetische Ressourcen

2.0 Tiergenetische Ressourcen.

Begriffsbestimmungen

Sortenerhaltung ist die Sicherung der genetischen Identität einer Sorte nach den Grundsätzen der systematischen Erhaltungszüchtung. Bei
Obstarten und Wein fällt darunter auch die Pflanzung und Pflege von Reisermutterpflanzen.

Seltene und gefährdete einheimische Nutztierassen: Nutztierassen, die nach dem „Nationalen Fachprogramm tiergenetische Ressourcen” in
die Kategorie „Beobachtungspopulation (BEO)”, „Erhaltungspopulation (ERH)” oder „phänotypische Erhaltungspopulation (PERH)”
eingestuft wurden.

 



Erhaltungszuchtprogramm: Zuchtprogramm, dessen Zuchtziele, Zuchtplanung und sonstige Maßnahmen darauf ausgerichtet sind, die
genetische Varianz in der Zuchtpopulation zu erhalten.

1.0 Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen

1.1 Verwendungszweck

Zweck der Förderung ist der Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile aufgrund besonderer Bewirtschaftungsanforderungen oder geringerer
Leistungen, die beim Anbau und der Sortenerhaltung bedrohter, regional angepasster Nutzpflanzen unter den geltenden wirtschaftlichen
und rechtlichen Rahmenbedingungen entstehen.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

1.2.1 Förderfähig ist

a) der landwirtschaftliche Anbau und

b) die Sortenerhaltung

gefährdeter heimischer Nutzpflanzen.

1.2.2 Für Flächen, die im Rahmen einer Maßnahme für die extensive Grünlandnutzung gefördert werden, wird keine Zuwendung nach
Nummer 1.2.1 a) gewährt.

1.2.3 Für Flächen, die nach der Maßnahme C 1.0 „Vielfältige Kulturen im Ackerbau” gefördert werden, wird keine Zuwendung nach Nummer
1.2.1 a) gewährt.

1.2.4 Nicht gefördert wird die Erhaltung von Sorten nach Ziff. 1.2.1. b), die nach Ziff. 1.4.1 b) beim Bundessortenamt als Amateursorten
angemeldet werden.

1.3 Zuwendungsempfänger Unternehmen der Landwirtschaft im Sinne von § 1 des Gesetzes zur Alterssicherung der Landwirte (ALG) und
deren Zusammenschlüsse, unbeschadet der gewählten Rechtsform.

Nicht gefördert werden juristische Personen des öffentlichen Rechts sowie juristische Personen des Privatrechts und Personengesellschaften,
bei denen die Beteiligung der öffentlichen Hand mehr als 25% beträgt.

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen

1.4.1 Voraussetzung für die Gewährung einer Zuwendung ist, dass der Zuwendungsempfänger den Betrieb für die Dauer des
Verpflichtungszeitraums selbst bewirtschaftet und sich verpflichtet,

a) im Falle einer Förderung nach Nummer 1.2.1 a) die Fläche, für die die Zuwendung bewilligt worden ist, mit Saat- oder Pflanzgut oder
Mischungen aus Saat- oder Pflanzgut gefährdeter heimischer Nutzpflanzen zu bestellen, die als solche registriert und anerkannt sind;

b) im Falle einer Förderung nach Nummer 1.2.1 b) eine Sortenerhaltung durchführt und die Sorte, sofern nicht bereits geschehen,
innerhalb des Förderzeitraums als Erhaltungssorte beim Bundessortenamt zuzulassen, bei Obst im Rahmen der
Anbaumaterialverordnung als Standardmaterial (§ 5) mit Registrierung des Inverkehrbringers (§ 1) in Verbindung mit § 13 a
Pflanzenbeschauverordnung.

1.4.2 Der Anbau ist zu dokumentieren; die Dokumentation ist auf Anfrage der überprüfenden Stelle zur Verfügung zu stellen. Es kann ein
Verwertungsnachweis gefordert werden. Die Länder melden der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) jährlich die
geförderte Fläche je Sorte oder Herkunft.

1.4.3 Die Auswahl der förderfähigen Nutzpflanzen erfolgt durch die zuständigen Länderbehörden, auf Basis von Empfehlungen des
Beratungs- und Koordinierungsausschusses des Fachprogramms zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen
landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Kulturpflanzen.

1.4.4 Die förderfähigen Nutzpflanzen werden in einem allgemein zugänglichen zentralen Verzeichnis bei der Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung (BLE) geführt. Die Länder können mit regional-/gebietsspezifischen Listen die förderfähigen Nutzpflanzen
eingrenzen.

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen

1.5.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt. Die Höhe der Zuwendungen werden von den Ländern auf der Grundlage der
durchschnittlich zu erwartenden Einkommenseinbußen oder zusätzlichen Kosten im Vergleich zu herkömmlich verwendeten Nutzpflanzen
sowie etwaiger Bewirtschaftungsauflagen innerhalb der im Folgenden genannten Unter- und Obergrenzen festgelegt. Diese betragen jährlich
je Sorte oder Herkunft

bei ein- bis zweijährigen Kulturen 250 - 750 Euro je erhaltener Sorte bzw. 50 bis 100 Euro für den Anbau je Hektar; bei einem
Anbauumfang bis zu einem Hektar kann ein Zuschlag von bis zu 75 Euro gewährt werden;

 



bei Gemüse, Heil- und Gewürzpflanzen 500 - 1.000 Euro je erhaltener Sorte bzw. 250 bis 400 Euro für den Anbau je Hektar;

bei Dauerkulturen 300 - 700 Euro je erhaltener Sorte zum Reiserschnitt bei Dauerkulturen (mindestens drei Mutterbäume je Sorte) bzw.
500 bis 1.000 Euro für den Anbau je Hektar.

1.5.2 Der Umfang der Förderung ist auf 10 Hektar je Sorte und Betrieb bzw. 10 Sortenerhaltungen je Betrieb oder Erhalter bzw. 50
Sortenerhaltungen bei einem entsprechenden Zusammenschluss beschränkt.

1.6 Sonstige Bestimmungen

1.6.1 Verringert sich aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Saat- oder Pflanzgut gefährdeter heimischer Nutzpflanzen oder aus anderen
vom Zuwendungsempfänger nicht zu vertretenden Gründen in einem Verpflichtungsjahr die nach der Nummer. 1.2.1 a) bewirtschaftete
Fläche gegenüber der bewilligten Fläche bzw. die Anzahl Sorten in Sortenerhaltung gegenüber der bewilligten Anzahl, wird für die
Berechnung der Zuwendung der tatsächliche Umfang der bebauten Flächen bzw. die durchschnittliche Anzahl Sorten in Sortenerhaltung, für
die die Zuwendung gewährt wird, während des Verpflichtungszeitraums zugrunde gelegt. In diesen Fällen wird auf die Rückzahlung von
Zuwendungen verzichtet, die sich auf bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistungen beziehen.

2.0 Tiergenetische Ressourcen

2.1 Verwendungszweck

Zweck der Förderung ist der Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile aufgrund besonderer Bewirtschaftungsanforderungen oder geringerer
Leistungen, die bei der Zucht und Haltung gefährdeter Nutztierrassen unter den geltenden wirtschaftlichen und rechtlichen
Rahmenbedingungen entstehen.

2.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

Förderfähig ist die Zucht oder Haltung seltener oder gefährdeter einheimischer Nutztierrassen im Rahmen von Erhaltungszuchtprogrammen.

2.3 Zuwendungsempfänger

Unternehmen der Landwirtschaft im Sinne von § 1 des Gesetzes zur Alterssicherung der Landwirte (ALG), deren Zusammenschlüsse und
sowie andere Tierhalter unbeschadet der gewählten Rechtsform, soweit sie Landbewirtschafter sind.

Nicht gefördert werden juristische Personen des öffentlichen Rechts sowie juristische Personen des Privatrechts und Personengesellschaften,
bei denen die Beteiligung der öffentlichen Hand mehr als 25% beträgt.

2.4 Zuwendungsvoraussetzungen

2.4.1 Voraussetzung für die Gewährung einer Zuwendung ist, dass der Zuwendungsempfänger den Betrieb für die Dauer des
Verpflichtungszeitraums selbst bewirtschaftet und sich verpflichtet, förderfähige Nutztierrassen gemäß den Vorgaben der Fachgremien des
Fachprogramms zu verwenden und

im Durchschnitt des Verpflichtungszeitraumes mindestens die bewilligte Anzahl der Nutztiere zu halten,

diese Tiere in ein Zuchtbuch, das bei Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege von einer tierzuchtrechtlich anerkannten Zuchtorganisation
geführt werden muss, eintragen zu lassen,

mit diesen Tieren an einem Erhaltungszuchtprogramn einer Züchtervereinigung teilzunehmen sowie

der Einrichtung, die das betreffende und genehmigte Erhaltungszuchtprogramm durchführt, alle vorhandenen genetisch relevanten
Daten bereitzustellen und

sich bereit erklären, auf Anfrage an Programmen zur Gewinnung von Material für den Aufbau der Mindestreserve der „Deutschen
Genbank für landwirtschaftliche Nutztiere” teilzunehmen.

2.4.2 Die Auswahl von förderfähigen Nutztierrassen erfolgt durch die zuständigen Länderbehörden auf Basis von Empfehlungen des
Fachbeirates für tiergenetische Ressourcen nach den Grundsätzen des Nationalen Fachprogramms zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung
tiergenetischer Ressourcen.

2.4.3 Die förderfähigen Nutztierrassen werden in einem allgemein zugänglichen zentralen Verzeichnis bei der Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung (BLE) geführt. Die Länder können mit regional-/gebietsspezifischem Listen die förderfähigen Nutztierrassen
eingrenzen.

2.5 Art und Höhe der Zuwendungen

Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt. Die Höhe der Zuwendungen werden von den Ländern auf der Grundlage der
durchschnittlich zu erwartenden Einkommenseinbußen oder zusätzlichen Kosten im Vergleich zu herkömmlich verwendeten Nutztiere

 



sowie etwaiger Bewirtschaftungsauflagen innerhalb der im Folgenden genannten Unter- und Obergrenzen festgelegt. Diese betragen für die
Zucht oder Haltung jährlich,

bis zu 200 Euro je Großvieheinheit bei Zuchttieren,

bis zu 200 Euro je Großvieheinheit zusätzlich bei Vatertieren,

25 bis 240 Euro je Großvieheinheit zusätzlich für die Bereitstellung der Tiere zur Gewinnung von Samen oder Embryonen für das
Zuchtprogramm.

2.6 Sonstige Bestimmungen

2.6.1 Verringert sich aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Nutztieren seltener Rassen oder aus anderen vom Zuwendungsempfänger nicht
zu vertretenden Gründen in einem Verpflichtungsjahr die Anzahl der gehaltenen Nutztiere gegenüber der bewilligten Tierzahl, wird für die
Berechnung der Zuwendung die durchschnittliche Anzahl der Tiere, für die die Zuwendung gewährt wird, während des
Verpflichtungszeitraums zugrunde gelegt. In diesen Fällen wird auf die Rückzahlung von Zuwendungen verzichtet, die sich auf bis zu diesem
Zeitpunkt erbrachten Leistungen beziehen.

2.6.2 Die Förderung ist Teil der Nationalen Rahmenregelung Deutschlands nach Artikel 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (40).

H. Nicht-produktiver investiver Naturschutz

Maßnahmen

1.0 Nicht-produktiver investiver Naturschutz

1.0 Nicht-produktiver investiver Naturschutz

1.1 Zuwendungszweck

Schaffung, Wiederherstellung und Entwicklung von Lebensräumen sowie Lebensstätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten der
Agrarlandschaft.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

1.2.1 Förderfähig sind

a) investive Maßnahmen des Naturschutzes zur Schaffung, Wiederherstellung und Entwicklung von

• Feuchtbiotopen wie Tümpel und sonstige Kleingewässer,

• Hecken, Feldgehölzen, Uferbepflanzungen, Baumreihen,

• wiedervernässten Flächen, die zwecks landwirtschaftlicher Nutzung trockengelegt wurden,

• Kleinbiotopen der Agrarlandschaft wie Sölle oder Wallhecken,

• zusammenhängenden Biotopen, Trockenmauern,

• Halboffen- und Offenlandlebensräumen (z.B. Entbuschung),

• Lebensstätten geschützter oder gefährdeter Arten der Agrarlandschaft (z.B. Weißstorchhorste, Fledermausquartiere,
Greifvogelnisthilfen).

b) Grunderwerb von landwirtschaftlich genutzten sowie landwirtschaftlich nutzbaren Flächen für Zwecke der Biotopgestaltung nach
Nummer 1.2.1 a durch Zuwendungsempfänger nach Nummer 1.3.3,

c) Erstellung von Schutzkonzepten einschließlich notwendiger Voruntersuchungen (auch wenn diese keine Umsetzung des geplanten
Vorhabens zur Folge haben), Architekten- und Ingenieurleistungen.

1.2.2 Nicht förderfähig sind

a) Erwerb von landwirtschaftlichen Produktionsrechten und Zahlungsansprüchen,

b) Erwerb und Anpflanzung einjähriger Kulturen,

c) Kauf von Tieren,

 



d) Erwerb und Neuanlage von Streuobstbeständen, die über die Maßnahme „E 2.2.2 Förderung extensiver Obstbestände” förderfähig
sind,

e) Aufwendungen und Dienstleistungen, die von staatlichen Stellen erbracht werden bzw. dort anfallen,

f) Maßnahmen, die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft i.S.d. § 14 Bundesnaturschutzgesetz
darstellen,

g) Unterhaltung.

1.3 Zuwendungsempfänger

1.3.1 Betriebsinhaber im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 Buchstabe a der Verordnung Nr. 1307/2013 (39), die eine landwirtschaftliche Tätigkeit auf
Flächen, deren Nutzung überwiegend landwirtschaftlichen Zwecken dient, ausüben und den Betrieb selbst bewirtschaften,

1.3.2 andere Landbewirtschafter,

1.3.3 Gemeinden, Gemeindeverbände und gemeinnützige juristischen Personen.

1.4 Art und Höhe der Zuwendungen

1.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

1.4.2 Die Zuwendung kann bis zu 100%, bei Gemeinden und Gemeindeverbänden bis zu 90%, der förderfähigen Ausgaben betragen.

1.4.3 Die Zuschüsse orientieren sich an den marktüblichen Kosten. Bei der Festlegung der Kosten können Standardkalkulationen in
Anlehnung an Vergütungssätze des KTBL oder anderweitiger vorliegender vom jeweiligen Land anerkannter naturschutzfachlicher und
landwirtschaftlicher Kalkulationen verwendet werden. Dabei ist zu gewährleisten, dass die Kalkulationen anhand fairer, ausgewogener und
überprüfbarer Berechnungsmethoden erfolgen.

1.4.4 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfänger nach Nummer 1.3 mit Ausnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden
können mit bis zu 60% des Betrages, der sich bei Vergabe der Leistungen an ein Unternehmen (ohne Berechnung der Umsatzsteuer) ergeben
würde, berücksichtigt werden. Bei Abrechnung nach allgemein festgesetzten Verrechnungssätzen können diese Arbeitsleistungen pauschal
berücksichtigt werden. Die Summe der Zuwendungen für Sachleistungen darf die Summe der baren Ausgaben nicht überschreiten.

1.5 Zuwendungsvoraussetzungen

1.6 Sonstige Bestimmungen

Die Förderung des Grunderwerbs nach Nr. 1.2.1 b) erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten Grundstücke
innerhalb von 12 Jahren veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet werden.

I. Vertragsnaturschutz

Maßnahmen

1.0 Vertragsnaturschutz

1.0 Vertragsnaturschutz

1.1 Zuwendungszweck

Schutz und Wiederherstellung von Lebensräumen und Lebensstätten wildlebender Tier und Pflanzenarten in der Agrarlandschaft.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

1.2.1 Förderfähig ist die Bewirtschaftung und Pflegeland und fischereiwirtschaftlich genutzter sowie landwirtschaftlich nutzbarer Flächen
nach Vorgaben des Naturschutzes.

1.2.2 Nicht förderfähig sind:

a) Erwerb landwirtschaftlicher Produktionsrechte und Zahlungsansprüche,

b) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,

c) Leistungen der öffentlichen Verwaltung

d) Kauf von Tieren,

 



e) Kauf von Maschinen und Geräten,

f) Investive Naturschutzmaßnahmen nach Buchstabe H des Förderbereichs 4 des GAK-Rahmenplans,

g) Maßnahmen, die Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft i. S. d. § 14 Bundesnaturschutzgesetz
darstellen.

1.3 Zuwendungsempfänger

a) Betriebsinhaber im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 Buch stabe a der Verordnung Nr. 1307/2013 (39), die eine landwirtschaftliche Tätigkeit auf
Flächen, deren Nutzung überwiegend landwirtschaftlichen Zwecken dient, ausüben und den Betrieb selbst bewirtschaften,

b) andere Landbewirtschafter,

c) Gemeinden, Gemeindeverbände und gemeinnützige juristische Personen.

1.4 Art und Höhe der Zuwendungen

1.4.1 Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

1.4.2 Die Zuwendungen orientieren sich an den marktüblichen Kosten. Bei der Festlegung der Kosten können Standardkalkulationen in
Anlehnung an Vergütungssätze des KTBL oder anderweitiger vorliegender vom jeweiligen Land anerkannter naturschutzfachlicher und
landwirtschaftlicher Kalkulationen verwendet werden. Dabei ist zu gewährleisten, dass die Kalkulationen anhand fairer, ausgewogener und
überprüf barer Berechnungsmethoden erfolgen.

Die Höhe der Zuwendung nach Nummer 1.2.1 bestimmt sich nach den durch die naturschutzfachlichen Auflagen zu erwartenden
Einkommensverlusten und zusätzlichen Kosten im Vergleich zu einer Bewirtschaftung ohne Naturschutzauflagen oder den Kosten der
Beibehaltung der naturschutzfachlichen Bewirtschaftung gemäß Nummer 1.2.1. Details zur Höhe der Prämien ergeben sich aus den
rechtlichen Vorgaben der EU zur Kalkulation der Prämien für die Agrarumwelt und Klimamaßnahmen, die sinngemäß anzuwenden sind.

1.5 Zuwendungsvoraussetzungen

Die Landbewirtschaftung und Pflege erfolgt nach naturschutzfachlichen Vorgaben. Die Vorgaben erfolgen auf der Grundlage eines
naturschutzfachlichen Konzepts oder einer entsprechenden Fachplanung, die von den Naturschutzbehörden fest gelegt wird.

1.6 Sonstige Bestimmungen

Die naturschutzfachlichen Konzepte oder Fachplanungen müssen mindestens folgende Elemente enthalten:

a) Abgrenzung und Kurzbeschreibung der Fördergebiete oder der Fördervorhaben,

b) Kurzbeschreibung des naturschutzfachlichen Zustands,

c) Auflistung der naturschutzfachlichen Entwicklungsziele und Benennung geeigneter Indikatoren für die Zielerreichung,

d) Beschreibung der naturschutzfachlichen Vorgaben und etwaiger Kombinationsmöglichkeiten.

Anlage 1

[..]

Anlage 2

Im Falle der Ausbringung von Teilmengen der betrieblichen Wirtschaftsdüngermenge mit umweltfreundlichen Ausbringungsverfahren nach
Maßnahmengruppe B Nummer 3.2.2 erfolgt die Berechnung der Beihilfe nach folgenden Standardwerten für den Wirtschaftsdüngeranfall
einer Großvieheinheit pro Jahr:

Milchkühe 20 m3 /GVE

Mastrinder 13 m3 /GVE

Zuchtschweine 8 m3 /GVE

Mastschweine 11 m3 /GVE

Aufzuchtferkel 18 m3 /GVE

Legehennen 17 m3 /GVE.

 



Anlage 3
Umrechnungsschlüssel

Bei der Ermittlung des Viehbestandes, des höchstzulässigen Viehbesatzes, des Mindestviehbesatzes oder der Berechnung der Beihilfehöhe
im Zusammenhang mit den Grundsätzen für die Förderung einer markt- und standortangepassten sowie umweltgerechten
Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege ist folgender Umrechnungsschlüssel anzuwenden:

Kälber (außer Mastkälber) und

Jungvieh unter 6 Monaten 0,300 GVE

Mastkälber 0,400 GVE

Rinder von 6 Monaten bis 2 Jahren 0,600 GVE

Rinder von mehr als 2 Jahren 1,000 GVE

Equiden unter 6 Monaten 0,500 GVE

Equiden von mehr als 6 Monaten 1,000 GVE

Mutterschafe 0,150 GVE

Schafe (außer Mutterschafe) von mehr als 1 Jahr 0,100 GVE

Ziegen 0,150 GVE

Ferkel 0,020 GVE

Mastschweine

bei Betrachtung der gesamten Mastdauer 0,130 GVE

oder

bei zweistufiger Betrachtung

= Läufer (20-50 kg) 0,060 GVE

= sonstige Mastschweine (über 50 kg) 0,160 GVE

Zuchtschweine 0,300 GVE

Legehennen 0,003 GVE

Sonstiges Geflügel 0,014 GVE.

Die Länder können diesen Umrechnungsschlüssel ergänzen, wenn seine Anwendung einer im Sinne der jeweiligen Maßnahmengruppe
zielgerechten Umsetzung zuwiderläuft oder im Hinblick auf die Beihilfebemessung zu unangemessenen Ergebnissen führen würde.

Die Länder können die GVE auf der Grundlage von objektiven Kriterien innerhalb der in diesem Anhang für die jeweilige Kategorie
festgelegten Grenzen differenzieren.

Anlage 4
Biologische oder biotechnische Maßnahmen des Pflanzenschutzes

Fruchtart/ Kulturart Schädling Biologische/ biotechnische
Pflanzenschutz-
maßnahme

Beihilfe in Euro je
Hektar geförderte
Fläche

Alle Obstarten, soweit sie von der
Zulassung des Mittels erfasst sind

Frostspanner Bacillus-thuringiensis-
Verfahren
(mindestens zweimalige
Anwendung)

75 Euro/ha

 



Kernobst Apfelwickler Pheromonverfahren
(Verwirrungsmethode)
(mindestens einmalige
Anwendung)

55 Euro/ha

Kernobst Apfelwickler Virus-Verfahren
(mindestens dreimalige
Anwendung)

190 Euro/ha

Kernobst Schalenwickler Virus-Verfahren
(mindestens zweimalige
Anwendung)

30 Euro/ha

Kernobst Apfelwickler Kombination von Viren und
Insektiziden
(mindestens zweimalige
Anwendung)

70 Euro/ha

Kernobst Schalenwickler Kombination von Viren und
Insektiziden
(mindestens einmalige
Anwendung)

20 Euro/ha

Wein Traubenwickler Pheromonverfahren
(Verwirrungsmethode)
(mindestens einmalige
Anwendung)

85 Euro/ha

Wein Traubenwickler Bacillus thuringiensis
(mindestens zweimalige
Anwendung)

bei zweimaliger
Anwendung: 135
Euro/ha
bei viermaliger
Anwendung: 165
Euro/ha

Kernobst Mehlige
Apfelblattlaus

Neem (einmalige
Anwendung)

165 Euro/ha

Kernobst Apfelwickler Virus in Kombination mit
Pheromonen und
Insektiziden
(mindestens dreimalige
Anwendung)

140 Euro/ha

Steinobst Ameisen,
Ohrwürmer

Mechanische Leimschranke
(einmalige Anwendung)

275 Euro/ha

J. Schutz vor Schäden durch den Wolf

1.0 Investitionen zum Schutz vor Schäden durch den Wolf

1.1 Zuwendungszweck

Zur Unterstützung einer nachhaltigen Landbewirtschaftung durch Weidehaltung und zur Verringerung von Konflikten zwischen Artenschutz
und Weidehaltung können Investitionen zum Schutz vor Schäden durch den Wolf gefördert werden.

Die Maßnahme ist befristet bis zum 31.12.2022

 



1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

1.2.1 Förderfähig sind Investitionen zum Schutz vor Schäden durch den Wolf an landwirtschaftlichen Nutztieren in Weidehaltung (Schafe
und Ziegen; Rinder, Hauspferde und Hausesel bis 1 Jahr; Damtiere, Lamas und Alpakas).

Gefördert werden können:

a) Erwerb und Installation wolfsabweisender Schutzzäune,

b) Erwerb und Installation wolfsabweisender Einrichtungen, die auf digitaler Technik beruhen,

c) Nachrüstung vorhandener Zäune,

d) Ausrüstungsgegenstände (z. B. Stromgeräte),

e) Anschaffung von Herdenschutzhunden, einschließlich Qualifikation von Personen, die mit den Herdenschutzhunden arbeiten sowie
die Ausbildung der Hunde,

f) Errichtung von Untergrabschutz,

g) Einrichtung von Nachtpferchen.

1.2.2 Nicht förderfähig sind:

a) Erwerb von landwirtschaftlichen Produktionsrechten und Zahlungsansprüchen

b) Investitionen zur Erfüllung geltender Unionsnormen

c) laufende Betriebsausgaben.

1.3 Zuwendungsempfänger

Gefördert werden können:

1.3.1 Betriebsinhaber im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 (65) die eine landwirtschaftliche Tätigkeit
auf Flächen, deren Nutzung überwiegend landwirtschaftlichen Zwecken dient, ausüben und den Betrieb selbst bewirtschaften,

1.3.2 andere Landbewirtschafter mit Ausnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden, sofern die Haltung der in Nummer 1.2.1
genannten landwirtschaftlichen Nutztiere

der Sicherstellung der Beweidung im Rahmen der Landschaftspflege,

zum Erhalt tiergenetischer Ressourcen oder

dem Hochwasser- und Küstenschutz

dient.

1.4 Art und Höhe der Zuwendungen

1.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

1.4.2 Für Maßnahmen nach Nummer 1.2.1 a kann die Zuwendung bis zu 100% der förderfähigen Ausgaben betragen, die über die
allgemeinen Sicherungspflichten hinausgehen. Alternativ kann die Förderung bis zu 80% der Gesamtausgaben für diese Maßnahmen
betragen.

1.4.3 Für Maßnahmen nach Nummer 1.2.1 b bis g kann die Zuwendung bis zu 100 % der förderfähigen Ausgaben betragen.

1.4.4 Die Zahlung der Zuwendung ist auf maximal 30.000 EUR pro Jahr an die jeweilige Zuwendungsempfängerin oder den jeweiligen
Zuwendungsempfänger oder Betrieb begrenzt.

Die Zuwendung darf nicht zu einer Überfinanzierung des Vorhabens führen.

1.4.5 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfänger nach Nummer 1.3 können mit bis zu 60 % des Betrages, der sich bei Vergabe der
Leistungen an ein Unternehmen (ohne Berechnung der Umsatzsteuer) ergeben würde, berücksichtigt werden. Die Summe der Zuwendungen
für diese Arbeitsleistungen darf die Summe der baren Ausgaben nicht überschreiten.

1.4.6 Die Umsatzsteuer, die als Vorsteuer abziehbar ist, ge-hört nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben.

 



1.5 Zuwendungsvoraussetzungen

1.5.1 Zuwendungsvoraussetzung ist die Haltung von unter 1.2.1 genannten Tieren.

1.5.2 Die Notwendigkeit und Angemessenheit der Schutzmaßnahme muss von der nach Landesrecht zuständigen Behörde bestätigt werden.

1.6 Sonstige Bestimmungen

1.6.1 Kumulierbarkeit

Die Vorhaben können gleichzeitig aus Mitteln anderer öffentlicher Förderprogramme zum Schutz vor Schäden durch den Wolf gefördert
werden, soweit die Zuwendungen die einschlägigen beihilferechtlichen Voraussetzungen erfüllen und insgesamt 100 % der förderfähigen
Kosten nicht überschreiten.

1.6.2. Beihilferechtliche Bestimmungen

Die Förderung wirtschaftlich tätiger Zuwendungsempfänger außerhalb der landwirtschaftlichen Primärproduktion erfolgt unter Beachtung
der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 (66). Der Gesamtwert der einem Unternehmen gewährten "De-minimis"-Beihilfen darf in diesem Fall
200.000 Euro bezogen auf einen Zeitraum von drei Steuerjahren nicht übersteigen.

2.0 Laufende Betriebsausgaben zum Schutz vor Schäden durch den Wolf

2.1 Zuwendungszweck

Zur Unterstützung einer nachhaltigen Landbewirtschaftung durch Weidehaltung und zur Verringerung von Konflikten zwischen Artenschutz
und Weidehaltung können zusätzliche laufende Betriebsausgaben zum Schutz vor Schäden durch den Wolf gefördert werden.

Die Maßnahme ist befristet bis zum 31.12.2022.

Förderbereich 5: Forsten

Der Förderbereich gliedert sich in folgende Maßnahmengruppen:

A. Naturnahe Waldbewirtschaftung

B. Forstwirtschaftliche Infrastruktur

C. Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse

D. Erstaufforstung

E. Vertragsnaturschutz im Wald

F. Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald

A. Naturnahe Waldbewirtschaftung

Maßnahmen

1.0 Vorarbeiten,

2.0 Waldumbau,

3.0 Jungbestandspflege,

4.0 Bodenschutzkalkung

Begriffsbestimmungen

Bundeswaldgesetz (BWaldG):

Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft.

1.0 Vorarbeiten

1.1 Verwendungszweck

 



Ziel der Förderung ist die Schaffung von Grundlagen für die Umsetzung einer naturnahen Waldbewirtschaftung.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

1.2.1

a) Förderfähig sind Vorarbeiten wie Untersuchungen, Analysen, Standortgutachten, fachliche Stellungnahmen und Erhebungen, die u.a.
der Vorbereitung der Umstellung auf eine naturnahe Waldwirtschaft oder der Beurteilung einer Bodenschutzkalkung dienen.

b) Förderfähig sind Maßnahmen, die der Vorbereitung und Entwicklung gemeinschaftlicher Eigentums- und Bewirtschaftungsmodelle
(z.B. Waldgenossenschaften, forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse) dienen. Zu den beihilfefähigen Kosten zählen dabei, sofern sie
forstwirtschaftliche Tätigkeiten betreffen, die Kosten von Studien über das betreffende Gebiet, von Durchführbarkeitsstudien oder die
Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungsplänen oder gleichwertigen Instrumenten.

1.2.2 Von der Förderung ausgeschlossen sind Maßnahmen auf Flächen, die dem Zuwendungsempfänger zum Zwecke des Naturschutzes
unentgeltlich übertragen worden sind.

1.3 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger können natürliche Personenjuristische Personen des Privat- und öffentlichen Rechts als Besitzer von
forstwirtschaftlichen Flächen sowie anerkannte forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und denen gleichgestellte Zusammenschlüsse im
Sinne des BWaldG in der jeweils geltenden Fassung sein.

Als Zuwendungsempfänger ausgeschlossen sind Bund und Länder sowie juristische Personen, deren Kapitalvermögen sich zu mindestens
25% in den Händen dieser Institutionen befindet. Maßnahmen auf Grundstücken im Eigentum der in vorgenanntem Satz aufgeführten
Personen sind nicht förderfähig.

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen

1.4.1 Die Zuwendungsempfänger müssen, sofern es sich nicht um forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes
handelt, Eigentümer der begünstigten Flächen sein oder eine schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers vorlegen.

1.4.2 An Maßnahmen der Zusammenarbeit nach Nr. 1.2.1 b) müssen mindestens zwei Einrichtungen oder Akteure im Forstsektor beteiligt
sein.

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen

1.5.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt.

1.5.2 Die Höhe der Zuwendung beträgt für Vorarbeiten – soweit sie durch Dritte durchgeführt werden – bis zu 80% der nachgewiesenen
Ausgaben.

1.5.3 Die Zuwendung für Maßnahmen nach Nr. 1.2.1. b) wird für einen Zeitraum von höchstens 7 Jahren gewährt.

1.6 Sonstige Bestimmungen

Die in der Entscheidung der Europäischen Kommission zur Staatlichen Beihilfe Nr. SA.47138 (2016/N) „GAK Forst” vom
27.02.2017 (55) enthaltenen Vorgaben sind verbindlich.

2.0 Waldumbau

2.1 Verwendungszweck Ziel der Förderung ist die Entwicklung stabiler, standortangepasster Wälder unter Berücksichtigung der ökologischen
und ökonomischen Leistungsfähigkeit sowie des Klimawandels.

2.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

Umbau von Reinbeständen und von nicht standortgerechten oder nicht klimatoleranten Beständen in stabile Laub- und Mischbestände
sowie Weiterentwicklung und Wiederherstellung von naturnahen Waldgesellschaften, auch als Folgemaßnahmen in Zusammenhang mit
Wurf, Bruch, Waldbrand oder sonstigen Schadereignissen.

2.2.1 Förderfähig sind Wiederaufforstung sowie Vor- und Unterbau (einschließlich Naturverjüngung) mit standortgerechten Baum- und
Straucharten durch Saat und Pflanzung einschließlich Kulturvorbereitung, Waldrandgestaltung, Schutz der Kultur sowie Pflege während der
ersten 5 Jahre. Dabei ist ein hinreichender Anteil standortheimischer Baumarten einzuhalten.

2.2.2 Förderfähig sind Nachbesserungen, wenn bei den geförderten Kulturen aufgrund natürlicher Ereignisse (z.B. Frost, Trockenheit,
Überschwemmung, nicht jedoch Wildverbiss) Ausfälle in Höhe von mehr als 30% der Pflanzenzahl oder 1 ha zusammenhängende Fläche
aufgetreten sind und der Waldbesitzer den Ausfall nicht zu vertreten hat. Nachbesserungen sollen grundsätzlich dem geförderten Kulturtyp
entsprechen.

2.2.3 Von der Förderung ausgeschlossen sind Maßnahmen auf Flächen, die dem Zuwendungsempfänger zum Zwecke des Naturschutzes

 



unentgeltlich übertragen worden sind.

2.3 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger können Besitzer forstwirtschaftlicher Flächen, ausgenommen Bund und Länder, sowie anerkannte
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse entsprechend Ziffer A. 1.3 sein.

2.4 Zuwendungsvoraussetzungen

2.4.1 Die Maßnahmen sollen auf der Grundlage von Planungen nach A. 1.0, von vorliegenden Erkenntnissen der Standortkartierung oder
Forsteinrichtung oder von forstfachlichen Stellungnahmen durchgeführt werden.

2.4.2 Zuwendungen dürfen nur bewilligt werden bei Verwendung von herkunftsgesichertem sowie für den Standort geeignetem
Vermehrungsgut.

2.4.3 Die Zuwendungsempfänger müssen, sofern es sich nicht um forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes
handelt, Eigentümer der begünstigten Flächen sein oder eine schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers vorlegen.

2.5 Art und Höhe der Zuwendungen

2.5.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt.

2.5.2 Die Höhe der Zuwendung beträgt

bis zu 70% der nachgewiesenen Ausgaben bei Mischkulturen mit mindestens 30% Laubbaumanteil sowie Voranbau mit Weißtanne,

bis zu 85% der nachgewiesenen Ausgaben bei Laubbaumkulturen mit bis zu 20% Nadelbaumanteil und bei Naturverjüngungsverfahren.

2.5.3 Unbezahlte, freiwillige Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfänger und seiner Familienangehörigen (Eigenleistung) sind
förderungsfähig bis zu 80% der Ausgaben, die sich bei Vergabe der Arbeiten an Unternehmer oder bei Durchführung der vergleichbaren
Arbeiten im Staatswald ergeben würden.

2.5.4 Sachleistungen der Zuwendungsempfänger sind förderungsfähig bis zu 80% des Marktwertes.

2.5.5 Auf den Ausgabennachweis kann verzichtet werden, wenn die Länder die Zuwendung als Festbetrag auf Grundlage kalkulierter
Pauschalen festsetzen.

2.6 Sonstige Bestimmungen

Die in der Entscheidung der Europäischen Kommission zur Staatlichen Beihilfe Nr. SA.47138 (2016/N) „GAK Forst” vom
27.02.2017 (55) enthaltenen Vorgaben sind verbindlich.

3.0 Jungbestandspflege

3.1 Verwendungszweck

Ziel der Förderung ist die Herstellung einer standortgemäßen, klimaangepassten Baumartenmischung bzw. die Sicherung der Stabilität und
Vitalität der Bestände.

3.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

3.2.1 Förderfähig ist eine Mischungs- und Standraumregulierung in jungen Beständen. Als junge Bestände gelten Bestände mit einem
Durchschnittsalter bis zu 15 Jahren. Die Länder können anstelle des Alters ein anderes vergleichbares Kriterium wählen.

3.2.2 Von der Förderung ausgeschlossen sind Maßnahmen auf Flächen, die dem Zuwendungsempfänger zum Zwecke des Naturschutzes
unentgeltlich übertragen worden sind.

3.3 Zuwendungsempfänger Zuwendungsempfänger können Besitzer forstwirtschaftlicher Flächen, ausgenommen Bund und Länder, sowie
anerkannte forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse entsprechend Ziffer A. 1.3 sein.

3.4 Zuwendungsvoraussetzungen

Die Zuwendungsempfänger müssen, sofern es sich nicht um forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes
handelt, Eigentümer der begünstigten Flächen sein oder eine schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers vorlegen.

3.5 Art und Höhe der Zuwendungen

3.5.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt.

 



3.5.2 Die Höhe der Zuwendung beträgt bis zu 50 % der nachgewiesenen Ausgaben.

3.5.3 Unbezahlte, freiwillige Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfänger und seiner Familienangehörigen (Eigenleistung) sind
förderungsfähig bis zu 80 % der Ausgaben, die sich bei Vergabe der Arbeiten an Unternehmer oder bei Durchführung der vergleichbaren
Arbeiten im Staatswald ergeben würden.

3.5.4 Auf den Ausgabennachweis kann verzichtet werden, wenn die Länder die Zuwendung als Festbetrag auf Grundlage kalkulierter
Pauschalen festsetzen.

3.6 Sonstige Bestimmungen

Die in der Entscheidung der Europäischen Kommission zur Staatlichen Beihilfe Nr. SA.47138 (2016/N) „GAK Forst” vom
27.02.2017 (64) enthaltenen Vorgaben sind verbindlich.

4.0 Bodenschutzkalkung

4.1 Verwendungszweck

Ziel der Förderung ist die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Filter-, Puffer- und Speicherfunktionen der Waldböden und damit die
Sicherung der Stabilität des Waldes.

4.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

4.2.1 Förderfähig ist eine Bodenschutzkalkung, wenn dadurch eine strukturelle Verbesserung der Bodenstreu, des Bodens oder des
Nährstoffhaushalts erzielt wird und damit eine Verbesserung der Widerstandskraft der Bestände erwartet werden kann.

4.2.2 Von der Förderung ausgeschlossen sind Maßnahmen auf Flächen, die dem Zuwendungsempfänger zum Zwecke des Naturschutzes
unentgeltlich übertragen worden sind.

4.3 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger können Besitzer forstwirtschaftlicher Flächen, ausgenommen Bund und Länder, sowie anerkannte
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse entsprechend Ziffer A. 1.3 sein.

4.4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.4.1 Voraussetzung für die Förderung der Bodenschutzkalkung ist, dass eine gutachterliche Stellungnahme die Zweckmäßigkeit und
Unbedenklichkeit der geplanten Kalkungsmaßnahme bestätigt; gegebenenfalls ist eine Boden- oder eine Blatt- bzw. Nadelanalyse
durchzuführen.

4.4.2 Die Zuwendungsempfänger müssen, sofern es sich nicht um forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes
handelt, Eigentümer der begünstigten Flächen sein oder eine schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers vorlegen. Bei
gemeinschaftlicher Durchführung der Bodenschutzkalkung kann das Einverständnis der Eigentümer auch durch eine öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden.

4.5 Art und Höhe der Zuwendungen

4.5.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt.

4.5.2 Die Höhe der Zuwendung beträgt

bis zu 90% der nachgewiesenen Ausgaben.

Abweichend hiervon beträgt die Zuwendung bei Waldflächen, deren private Besitzer im Kalkungsgebiet nicht mehr als 30 ha Waldfläche
besitzen, bis zu 100 %. In Gemarkungen mit intensiver Gemengelage, insbesondere in Realteilungsgebieten, können auch Waldflächen,
die die Voraussetzungen von vorgenanntem Satz nicht erfüllen (Kommunen, größere private Waldbesitzer), im Interesse einer
Erleichterung der gemeinsamen Abwicklung berücksichtigt werden, soweit deren Anteil nicht mehr als 20 % der gesamten
Waldkalkungsfläche beträgt.

4.5.3 Auf den Ausgabennachweis kann verzichtet werden, wenn die Länder die Zuwendung als

Festbetrag auf Grundlage kalkulierter Pauschalen festsetzen.

4.6 Sonstige Bestimmungen

4.6.1 Die in der Entscheidung der Europäischen Kommission zur Staatlichen Beihilfe Nr. SA.47138 (2016/N) „GAK Forst” vom
27.02.2017 (55) enthaltenen Vorgaben sind verbindlich.

4.6.2 Träger einer gemeinschaftlichen Bodenschutzkalkung im Körperschafts- oder Privatwald können sein:

 



a) private Waldbesitzer,

b) kommunale Körperschaften des öffentlichen Rechts,

c) anerkannte forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, wenn sie satzungsgemäß dazu geeignet sind,

d) das Land,

e) Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereinigungsgesetz,

f) Jagdgenossenschaften.

Kosten für die Durchführung der Trägerschaft sind nicht förderfähig

B. Forstwirtschaftliche Infrastruktur

Maßnahmen

1.0 Forstwirtschaftlicher Wegebau,

2.0 Holzkonservierungsanlagen

Begriffsbestimmungen

Bundeswaldgesetz (BWaldG):

Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft

1.0 Forstwirtschaftlicher Wegebau

1.1 Verwendungszweck

Ziel ist die Verbesserung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur, um unzureichend erschlossene Waldgebiete für eine nachhaltige
Bewirtschaftung, zur Prävention sowie Bewältigung von Schadereignissen und für die Erholung suchende Bevölkerung zugänglich zu
machen.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

1.2.1 Förderfähig sind Neubau forstwirtschaftlicher Wege, Befestigung bisher nicht oder nicht ausreichend befestigter forstwirtschaftlicher
Wege sowie Grundinstandsetzung forstwirtschaftlicher Wege aus den unter Ziffer 1.1 genannten Gründen.

1.2.2 Zum Wegebau dazugehörige notwendige Anlagen, wie Durchlässe, Brücken, Ausweichstellen sowie erforderlich werdende Maßnahmen
der Landschaftspflege, des vorbeugenden Hochwasserschutzes und des Naturschutzes gelten als Bestandteil der Wegebaumaßnahme.

1.2.3 Werden durch eine forstwirtschaftliche Wegebaumaßnahme andere Baumaßnahmen zwingend notwendig, so können diese im
unabwendbar erforderlichen Umfang ebenfalls gefördert werden (Veranlassungsprinzip). Vorteile Dritter aus Folgemaßnahmen sind durch
Beiträge angemessen zu berücksichtigen.

1.2.4 Von der Förderung ausgeschlossen sind:

a) Wege mit überörtlicher Verkehrsbedeutung sowie Wege innerhalb vorhandener oder geplanter Siedlungs- und Industriegebiete, Fuß-,
Rad- und Reitwege,

b) grundsätzlich Wege mit Schwarz- oder Betondecken,

c) Unterhaltung von forstwirtschaftlichen Wegen und der dazugehörigen notwendigen Anlagen sowie das dazu benötigte Material,

d) Maßnahmen auf Flächen, die dem Zuwendungsempfänger zum Zwecke des Naturschutzes unentgeltlich übertragen worden sind.

e) Vorhaben, die zu einer Wegedichte über 45 lfd. Meter je Hektar führen, dürfen nur in Ausnahmefällen (z.B. Kleinprivatwald, schwierige
Geländeverhältnisse) gefördert werden. Das Nähere bestimmen die Länder.

1.3 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger können Besitzer forstwirtschaftlicher Flächen, ausgenommen Bund und Länder, sowie anerkannte
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse entsprechend Ziffer A. 1.3 sein.

 



1.4 Zuwendungsvoraussetzungen

1.4.1 Bei der Durchführung der Maßnahme sind die behördenverbindlichen Fachplanungen zu berücksichtigen.

1.4.2 Bei Planung und Ausführung der Maßnahme sind die anerkannten Regeln des forstlichen Wegebaus, z.B. die Richtlinien für den
ländlichen Wegebau der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (Arbeitsblatt DWA-A 904) in ihrer jeweils
gültigen Fassung, zu beachten.

1.4.3 Die Zuwendungsempfänger müssen, sofern es sich nicht um forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes
handelt, Eigentümer der begünstigten Flächen sein oder eine schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers vorlegen.

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen

1.5.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt.

1.5.2 Förderfähig sind die nachgewiesenen Ausgaben für Bauentwürfe, Bauausführung und Bauleitung. Dazu gehören auch
Zweckforschungen und Erhebungen im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Wegebauprojekt.

1.5.3 Die Höhe der Zuwendung beträgt bis zu 70% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Bei besonders struktur- oder ertragsschwachen
Erschließungsgebieten (z.B. Hochgebirge) kann das Land Ausnahmen zulassen; der Zuschuss darf dabei 90 der zuwendungsfähigen Ausgaben
nicht übersteigen.

1.5.4 Die Zuwendung für Betriebe mit über 1.000 ha Forstbetriebsfläche im jeweiligen Bundesland beträgt 60% der Zuwendung nach Ziffer
1.5.3.

1.5.5 Unbezahlte, freiwillige Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfänger und seiner Familienangehörigen (Eigenleistung) sind
förderungsfähig bis zu 80% der Ausgaben, die sich bei Vergabe der Arbeiten an Unternehmer oder bei Durchführung der vergleichbaren
Arbeiten im Staatswald ergeben würden.

1.5.6 Sachleistungen der Zuwendungsempfänger sind förderungsfähig bis zu 80% des Marktwertes.

1.6 Sonstige Bestimmungen

1.6.1 Die in der Entscheidung der Europäischen Kommission zur Staatlichen Beihilfe Nr. SA.47138 (2016/N) „GAK Forst” vom
27.02.2017 (55) enthaltenen Vorgaben sind verbindlich.

1.6.2 Träger einer gemeinschaftlichen Maßnahme im Körperschafts- oder Privatwald können sein:

a) private Waldbesitzer,

b) kommunale Körperschaften des öffentlichen Rechts,

c) anerkannte forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, wenn sie satzungsgemäß dazu geeignet sind,

d) das Land,

e) Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereinigungsgesetz,

f) Jagdgenossenschaften.

Kosten für die Durchführung der Trägerschaft sind nicht förderfähig.

2.0 Holzkonservierungsanlagen

2.1 Verwendungszweck

Zur Vorbeugung von Kalamitäten von Pflanzenschädlingen sollen Einrichtungen zur Nasslagerung (Wasserlagerung) und dadurch
Konservierung von Holz gefördert werden können. Dies ermöglicht Aufarbeitung und Abtransport von Rundholz, das ohne Abtransport und
Konservierung zur Vermehrung insbesondere des Borkenkäfers führen würde. Ziel ist dabei auch die Vermeidung eines flächendeckenden
Insektizideinsatzes in den Beständen.

2.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

2.2.1 Förderfähig sind Erstinvestitionen für geeignete Einrichtungen und Anlagen zur Nasslagerung (Wasserlagerung) von Holz und der dafür
erforderlichen konservierenden Behandlung aus den unter Ziffer 2.1 genannten Gründen (Holzkonservierungsanlagen). Dies beinhaltet
Investitionen zur Beregnung oder zur Einlagerung des Holzes in Gewässer zur Schaffung ungünstiger Bedingungen für Pilze und Insekten.

2.2.2 Von der Förderung ausgeschlossen sind:

 



a) Verarbeitungsinvestitionen,

b) Ausgaben für Betrieb und Unterhaltung,

c) Maßnahmen auf Flächen, die dem Zuwendungsempfänger zum Zwecke des Naturschutzes unentgeltlich übertragen worden sind.

2.3 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger können Besitzer forstwirtschaftlicher Flächen, ausgenommen Bund und Länder, sowie anerkannte
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse entsprechend Ziffer A.1.3 sein.

2.4 Zuwendungsvoraussetzungen

2.4.1 Die Zuwendungsempfänger müssen, sofern es sich nicht um forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes
handelt, Eigentümer der begünstigten Flächen sein oder eine schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers vorlegen.

2.4.2 Die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme ist durch eine geeignete wissenschaftliche Einrichtung der Länder zu belegen.

2.5 Art und Höhe der Zuwendungen

2.5.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt.

2.5.2 Förderfähig sind die Ausgaben der erstmaligen Investition einschließlich des Anschlusses, z.B. für Elektrizität, sowie das erforderliche
technische Gerät.

2.5.3 Die Höhe der Zuwendung beträgt bis zu 30% der zuwendungsfähigen Ausgaben.

2.5.4 Eigenleistungen und Sachleistungen können bis zu 15% der anerkannten Bausumme berücksichtigt werden, soweit sie anhand
prüfungsfähiger Unterlagen nachgewiesen werden

2.6 Sonstige Bestimmungen

Die in der Entscheidung der Europäischen Kommission zur Staatlichen Beihilfe Nr. SA.47138 (2016/N) „GAK Forst” vom
27.02.2017 (55) enthaltenen Vorgaben sind verbindlich.

C. Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse

Maßnahmen

1.0 Projektförderung für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse

Begriffsbestimmungen

Bundeswaldgesetz (BWaldG):

Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft

Als forstfachlich ausgebildetes Personal gelten grundsätzlich Forsttechniker sowie Absolventen der forstwirtschaftlichen und der
forstwissenschaftlichen Ausbildungsstätten sowie gleichwertige fachliche Qualifikationen.

Dritte: Als Dritte gelten Forstdienstleister mit forstfachlich ausgebildetem Personal gemäß vorstehender Begriffsdefinition.

1.0 Projektförderung für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse

1.1 Verwendungszweck

Ziel ist die Überwindung struktureller Nachteile, insbesondere aus Kleinflächigkeit und Besitzzersplitterung, durch überbetriebliche
Zusammenarbeit im Rahmen forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse. Die Förderung dient dazu, ein eigenständiges und professionelles
Tätigwerden der Zusammenschlüsse besonders unter Einbindung des Kleinprivatwaldes zu entwickeln. Darüber hinaus sollen die
Produktions- und Absatzbedingungen in der Forstwirtschaft angesichts der Konzentrationsprozesse auf der Abnehmerseite fortlaufend
modernisiert werden.

Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2020 befristet.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

Förderfähig sind folgende Projekte zur Verbesserung der Waldbewirtschaftung und Überwindung der Strukturhemmnisse. Eine kumulative
Förderung der verschiedenen Projekte ist möglich.

 



1.2.1 Waldpflegevertrag

Entgeltliche vertragliche Übernahme der Verwaltung von Mitgliedsflächen zur sachgemäßen und nachhaltigen Bewirtschaftung sowie zur
Überwindung der strukturbedingten Bewirtschaftungshemmnisse im Privatwald.

Gefördert werden die Aufwendungen für die Vorbereitung, den Abschluss, die Organisation, die Erfüllung und die Verwaltung von
Dienstleistungsverträgen einschließlich der betriebsbezogenen Beratung durch forstfachlich ausgebildetes Personal mit einem Festbetrag je
Hektar Vertragsfläche und Jahr.

1.2.2 Mitgliederinformation und -aktivierung Förderfähig sind die Aufwendungen für Maßnahmen zur fachlichen Information und
Aktivierung der Mitglieder bzw. der Mitgliederwerbung, z.B. regelmäßige Fachinformation, Mitgliederaktivierung und Mitgliederwerbung
durch Druckerzeugnisse, über digitale Medien und Informationsveranstaltungen für Mitglieder sowie für interessierte Waldbesitzer.

1.2.3 Zusammenfassung des Holzangebots Eigenständige, überbetriebliche Zusammenfassung und/oder Koordinierung des Holzangebotes.
Gefördert werden die Aufwendungen für die überbetriebliche Holzvermarktung durch Forstbetriebsgemeinschaften und durch
Forstwirtschaftliche Vereinigungen entsprechend der jeweiligen Aufgabenabgrenzung mit je einem Festbetrag je Festmeter vermarkteter
Holzmenge im jeweiligen Geschäftsjahr.

1.2.4 Professionalisierung von Zusammenschlüssen

Zuschussfähig sind die Aufwendungen für forstfachlich ausgebildetes Personal einschließlich Aufwand zur Erstellung eines Geschäftsplans
zur Professionalisierung eines Zusammenschlusses.

1.2.5 Von der Förderung ausgeschlossen sind:

a) die Aufgabenerfüllung durch Dritte einschließlich öffentlicher Verwaltungen oder Betreuungsorganisationen;

b) für Maßnahmen der Professionalisierung (Ziffer 1.2.4) Zusammenschlüsse, die bislang Förderung von Geschäftsführung,
Waldpflegeverträgen oder Zusammenfassung des Holzangebots (Holzmobilisierung) erhalten haben, es sei denn es handelt sich um eine
Neugründung, wesentliche Erweiterung oder Fusion. Als wesentliche Erweiterung gilt die Zunahme der Mitgliederzahl des anerkannten
forstwirtschaftlichen Zusammenschlusses um mindestens 30% bei gleichzeitiger Einhaltung der in den Ländern entsprechend Nr. 1.4.3 a)
festgelegten Effizienzkriterien.

1.3 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger können anerkannte forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes sein.

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen

1.4.1 Voraussetzungen für die Förderung eines Waldpflegevertrages (Ziffer 1.2.1):

a) Die Anstellung von forstfachlich ausgebildetem Personal oder abweichend von Nr. 1.2.5 a) die Ausführung durch Dritte.

b) Je Mitglied ist nur ein Vertrag förderfähig. Eine Förderung wird nur gewährt, wenn der Waldpflegevertrag im Kalenderjahr besteht und
zumindest Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie des Waldschutzes enthält. Die Übertragung der Aufgaben muss in
schriftlicher Form mit Vertrag erfolgen. Weitere Einzelheiten regeln die Länder.

1.4.2 Voraussetzungen für die Förderung von Mitgliederinformation und -aktivierung (Ziffer 1.2.2).

Förderfähig sind ausschließlich ordentliche Mitglieder, deren Mitgliedschaft im Kalenderjahr besteht. Die Länder legen
Mindestanforderungen z.B. hinsichtlich Auflage, Umfang, Inhalt und Gestaltung der Medien fest.

1.4.3 Voraussetzungen für die Förderung einer Zusammenfassung des Holzangebots (Ziffer 1.2.3):

a) Effizienzkriterien: Die Länder legen als Fördervoraussetzung eine Mindestvermarktungsmenge je Hektar Mitgliedsfläche und Jahr fest.
Sie können zusätzliche Effizienzkriterien zu Grunde legen, z.B. Ausschöpfung des Zuwachses.

b) Die Anstellung von forstfachlich ausgebildetem Personal.

c) Förderfähig ist ausschließlich die Holzmenge, die für die Mitglieder des forstwirtschaftlichen Zusammenschlusses vermarktet wird. Der
jeweilige Fördersatz für die überbetriebliche Zusammenfassung bzw. für die Koordinierung des Holzabsatzes kann für die jeweilige
Holzmenge durch Forstbetriebsgemeinschaften bzw. Forstwirtschaftliche Vereinigungen nur einmal beantragt werden. Nicht in
Festmeter (fm) verkaufte Hölzer werden in fm umgerechnet. Für nach Raummeter vermarktetes Holz (rm) gilt der Faktor 0,7, für
Waldhackgut (srm) der Faktor 0,4 und für nach Gewicht vermarktetes Holz der Faktor 1,5 je t (atro). Weitere Sortimente, z.B. Stangen,
werden nicht mitgerechnet.

1.4.4 Voraussetzungen für die Förderung der Professionalisierung von Zusammenschlüssen (Ziffer 1.2.4):

a) Förderfähig sind nur Zusammenschlüsse, die bislang die Voraussetzungen für eine eigenständige Nutzung und Vermarktung
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse und/oder der Übernahme der Bewirtschaftung der Mitgliedsflächen nicht erfüllen.

 



b) Die Anstellung von forstfachlich ausgebildetem Personal.

c) Ein Geschäftsplan, der erkennen lässt, dass der forstwirtschaftliche Zusammenschluss wirtschaftliche, selbstständige Existenzfähigkeit
erreicht oder innerhalb des geförderten Zeitraums erreichen wird. Gutachtliche Beurteilungskriterien sind dabei Mindestfläche in
Abhängigkeit vom Ertragsniveau, Baumarten- und Altersklassenausstattung, Nutzungspotential und Nutzungsgrad, Eigentümerstruktur
und Organisationsgrad.

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen

1.5.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt. Die Förderung von Waldpflegevertrag, Mitgliederinformation und -aktivierung sowie
Zusammenfassung des Holzangebots erfolgt als Festbetragsfinanzierung, die Förderung der Professionalisierung erfolgt als
Anteilfinanzierung.

1.5.2 Die Höhe der Zuwendung für Waldpflegeverträge (Ziffer 1.2.1) beträgt

bis zu 120 Euro/Vertrag/Jahr für Verträge bis zu 2 ha,

für Verträge über 2 ha bis 200 ha ein degressiv fallender Fördersatz von höchstens 60 Euro/ha auf bis zu 7 Euro/ha.

Für Verträge über 200 ha Waldbewirtschaftungsfläche wird keine Förderung gewährt.

1.5.3 Die Höhe der Zuwendung für Mitgliederinformation und -aktivierung (Ziffer 1.2.2) beträgt für Neumitglieder im ersten Jahr bis zu 50
Euro, für die anderen Mitglieder bis zu 10 Euro je ordentlichem Mitglied und Jahr. Dabei werden die Aufwendungen mit
maßnahmenbezogenen Pauschalsätzen je Mitglied und Jahr gefördert. Die Länder kalkulieren die Fördersätze entsprechend den jeweiligen
Vorgaben und den regional üblichen Aufwendungen.

1.5.4 Die Höhe der Zuwendung für die Zusammenfassung des Holzangebots (Ziffer 1.2.3) beträgt bis zu 2 Euro je fm Die Länder legen die
Fördersätze entsprechend den jeweiligen Strukturen fest. Erfolgt durch eine Forstwirtschaftliche Vereinigung lediglich eine Koordinierung
des Holzabsatzes (Rahmenverträge), beträgt der Zuschuss bis zu 0,20 Euro je fm.

1.5.5 Die Höhe der Zuwendung für die Professionalisierung (Ziffer 1.2.4) beträgt im ersten Jahr bis zu 90% der nachgewiesenen
zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Beihilfeintensität wird jedes Jahr um mindestens 10%-Punkte reduziert. Ab dem 6. Jahr wird kein
Zuschuss mehr für die Professionalisierung gezahlt.

1.5.6 Die Förderung von Waldpflegevertrag, Mitgliederinformation und -aktivierung sowie Zusammenfassung des Holzangebots (bzw. bis
2013 Mobilisierungsprämie für Holz) kann für einen Zeitraum von jeweils bis zu 10 Jahren, die Förderung der Professionalisierung kann für
einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren in Anspruch genommen werden.

Abweichend hiervon kann die Förderung der Zusammenfassung des Holzangebots für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, bei denen
mindestens 50% der Waldbesitzer bzw. der Waldbesitzer der angeschlossenen forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse unter 20 Hektar
Waldfläche besitzen, für weitere 10 Jahre in Anspruch genommen werden.

1.6 Sonstige Bestimmungen

1.6.1 Die Förderung erfolgt unter Beachtung der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 (56) über „De-minimis”-Beihilfen; der Gesamtwert der einem
Unternehmen gewährten „De-minimis” -Beihilfen darf 200.000 Euro bezogen auf einen Zeitraum von drei Jahren nicht übersteigen.
Zusammenschlüsse, die sich zur Umgehung des Schwellenwerts aufspalten, sind nicht förderfähig.

1.6.2 Bis Ende 2013 erstmals bewilligte Förderungen von Geschäftsführung und Kombimodell können bis zum Ende des 10 jährigen
Förderzeitraums nach den damaligen Konditionen fortgesetzt werden, wobei die aktuellen beihilferechtlichen Regelungen nach Nr. 1.6.1
anzuwenden sind. Nr. 1.5.6 Satz 2 gilt analog.

D. Erstaufforstung

Maßnahmen

1.0 Neuanlage von Wald

Begriffsbestimmungen

Bundeswaldgesetz (BWaldG):

Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft.

1.0 Neuanlage von Wald1.0 Neuanlage von Wald

1.1 Verwendungszweck

 



Ziel der Förderung ist die Waldmehrung durch Aufforstung aus der landwirtschaftlichen Nutzung ausscheidender oder brachliegender
Flächen unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

Förderfähig ist die Neuanlage von Wald auf bisher nicht forstwirtschaftlich genutzten Flächen.

1.2.1 Förderfähig sind Saat und Pflanzung jeweils einschließlich Kulturvorbereitung, Waldrandgestaltung und Sicherung der Kultur während
der ersten 5 Jahre. Hierunter fallen auch Erhebungen, wie z.B. Standortgutachten, die der Vorbereitung der Maßnahme dienen.

1.2.2 Förderfähig sind Nachbesserungen, wenn bei den geförderten Kulturen aufgrund natürlicher Ereignisse (z.B. Frost, Trockenheit,
Überschwemmung, nicht jedoch Wildverbiss) Ausfälle in Höhe von mehr als 30% der Pflanzenzahl oder 1 ha zusammenhängende Fläche
aufgetreten sind und der Waldbesitzer den Ausfall nicht zu vertreten hat. Nachbesserungen sollen grundsätzlich dem geförderten Kulturtyp
entsprechen.

1.2.3 Von der Förderung ausgeschlossen sind:

a) Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen, Kurzumtriebsflächen mit einer Umtriebszeit bis 20 Jahre sowie die Anpflanzung von
schnellwachsenden Bäumen,

b) Erstaufforstungen, die zu einer Beseitigung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung von Naturschutzgebieten i.S. § 23,
Nationalparken i.S. § 24, gesetzlich geschützten Biotopen i.S. § 30 sowie Natura 2000 Gebieten i.S. § 32 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) führen,

c) Aufforstungen von landschaftsprägenden Wiesentälern,

d) Ersatzaufforstungen für Waldumwandlungen sowie Aufforstungen, die Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und
Landschaft i.S. § 14 BNatSchG darstellen,

e) Maßnahmen auf Flächen, die dem Zuwendungsempfänger zum Zwecke des Naturschutzes unentgeltlich übertragen worden sind.

1.3 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger können natürliche Personen, juristische Personen des Privat- und öffentlichen Rechts als Besitzer nicht
forstwirtschaftlich genutzter Flächen sowie anerkannte forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und denen gleichgestellte
Zusammenschlüsse im Sinne des BWaldG in der jeweils geltenden Fassung sein.

Als Zuwendungsempfänger ausgeschlossen sind Bund und Länder sowie juristische Personen, deren Kapitalvermögen sich zu mindestens
25% in den Händen dieser Institutionen befindet. Maßnahmen auf Grundstücken im Eigentum der in vorgenanntem Satz aufgeführten
Personen sind nicht förderfähig.

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen

1.4.1 Die Aufforstung ist nur bei Verwendung standortgerechter Baumarten förderungsfähig. Dabei ist ein hinreichender Anteil
standortheimischer Baumarten einzuhalten.

1.4.2 Zuwendungen dürfen nur bewilligt werden bei Verwendung von herkunftsgesichertem sowie für den Standort geeignetem
Vermehrungsgut.

1.4.3 Reine Nadelbaumkulturen sowie Mischkulturen mit weniger als 30% Laubbaumanteil sind nur in Fällen fehlender standörtlicher
Wuchsbedingungen für Laubbaumanteile förderfähig.

1.4.4 Die Zuwendungsempfänger müssen, sofern es sich nicht um forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes
handelt, Eigentümer der begünstigten Flächen sein oder eine schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers vorlegen.

1.5 andere Verpflichtungen

Die Förderung erfolgt unter der Verpflichtung, dass die aufgeforsteten Flächen ordnungsgemäß gepflegt werden.

1.6 Art und Höhe der Zuwendungen

1.6.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt.

1.6.2 Die Höhe der Zuwendung beträgt bis zu 100% der nachgewiesenen Ausgaben.

1.6.3 Unbezahlte, freiwillige Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfänger und seiner Familienangehörigen (Eigenleistung) sind
förderungsfähig bis zu 80% der Ausgaben, die sich bei Vergabe der Arbeiten an Unternehmer oder bei Durchführung der vergleichbaren
Arbeiten im Staatswald ergeben würden.

1.6.4 Sachleistungen der Zuwendungsempfänger sind förderungsfähig bis zu 80% des Marktwertes.

 



1.6.5 Auf den Ausgabennachweis kann verzichtet werden, wenn die Länder die Zuwendung als Festbetrag auf Grundlage kalkulierter
Pauschalen festsetzen.

1.7 Sonstige Bestimmungen

Die in der Entscheidung der Europäischen Kommission zur Staatlichen Beihilfe Nr. SA.47138 (2016/N) „GAK Forst” vom
27.02.2017 (55) enthaltenen Vorgaben sind verbindlich.

E. Vertragsnaturschutz im Wald

Maßnahmen

1.0 Vertragsnaturschutz im Wald

1.0 Vertragsnaturschutz im Wald

1.1 Zuwendungszweck

Schutz, Erhaltung, und Wiederherstellung von Lebensräumen und Lebensstätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten im Wald sowie
Verbesserung der lebensraumtypischen biologischen Vielfalt der Waldökosysteme.

1.2 Gegenstand der Förderung / Förderausschluss

1.2.1 Förderfähig ist die Bewirtschaftung, die Pflege oder der Nutzungsverzicht auf forstwirtschaftlich genutzten sowie nutzbaren Flächen
nach naturschutzfachlichen Vorgaben.

1.2.2 Nicht förderfähig sind:

a) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind,

b) Leistungen der öffentlichen Verwaltung,

c) Kauf von Tieren,

d) Kauf von Maschinen und Geräten,

e) Maßnahmen, die Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft i. S. d. § 14 Bundesnaturschutzgesetz
darstellen,

f) Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen für Waldumwandlungen aufgrund der Landeswaldgesetze,

g) Maßnahmen auf Flächen, auf denen die Bewirtschaftung aufgrund rechtlicher Vorschriften dauerhaft untersagt ist, z.B. Kernzonen von
Nationalparken oder Biosphärenreservaten,

h) Maßnahmen auf Flächen, die dem Zuwendungsempfänger zum Zwecke des Naturschutzes unentgeltlich übertragen worden sind,

i) Maßnahmen nach den Buchstaben A bis D des Förderbereichs 5 des GAK-Rahmenplans,

j) Maßnahmen, die bereits durch andere Förderprogramme gefördert werden,

k) Maßnahmen, die nach Bundeswaldgesetz (BWaldG) oder Landeswaldgesetzen zu den gesetzlichen Pflichten des Waldeigentümers
gehören.

1.3 Zuwendungsempfänger

a) Inhaber von Forstbetrieben und ihre Zusammenschlüsse, ausgenommen Bund und Länder sowie juristische Personen, deren
Kapitalvermögen sich zu mindestens 25 % in den Händen dieser Institutionen befindet;

b) Gemeinden, Gemeindeverbände und gemeinnützige juristische Personen.

Die Zuwendungsempfänger müssen, sofern es sich nicht um forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes
handelt, Eigentümer der begünstigten Flächen sein oder eine schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers vorlegen.

1.4 Art und Höhe der Zuwendungen

1.4.1 Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

 



1.4.2 Höhe der Zuwendungen

Die Höhe der Zuwendung nach Nummer 1.2.1 bestimmt sich nach den durch die naturschutzfachlichen Auflagen der Maßnahme
(einschließlich des Nutzungsverzichtes) zu erwartenden Einkommensverlusten und zusätzlichen Kosten im Vergleich zur bisherigen
Bewirtschaftung oder den Kosten der Beibehaltung der Bewirtschaftung gemäß Nummer 1.2.1.

1.5 Zuwendungsvoraussetzungen

Die Forstbewirtschaftung und Pflege erfolgt nach naturschutzfachlichen Vorgaben, gleiches gilt für den Nutzungsverzicht auf Waldflächen.
Die Vorgaben erfolgen auf Grundlage eines fachlichen Konzepts, das oder einer Fachplanung, die einvernehmlich zwischen Forst- und
Naturschutzbehörde festgelegt wird.

1.6 Sonstige Bestimmungen

1.6.1 Die naturschutzfachlichen Konzepte oder Fachplanungen müssen mindestens folgende Elemente enthalten:

a) Abgrenzung und Kurzbeschreibung der in die Planung einbezogenen Waldflächen und Maßnahmen,

b) Kurzbeschreibung des naturschutzfachlichen Zustands,

c) Auflistung der naturschutzfachlichen Entwicklungsziele und Benennung geeigneter Indikatoren für die Zielerreichung,

d) Beschreibung der naturschutzfachlichen Vorgaben und etwaiger Kombinationsmöglichkeiten.

1.6.2 Bagatellgrenze

Die Länder können eine Bagatellgrenze festlegen.

F. Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald

Maßnahmen

1.0 Maßnahmen zur bestandes- und bodenschonenden Räumung von Kalamitätsflächen

2.0 Waldschutzmaßnahmen

3.0 Wiederaufforstung

1.0 Maßnahmen zur bestandes- und bodenschonenden Räumung von Kalamitätsflächen

1.1 Zuwendungszweck

Ziel der Förderung ist die Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald. Dies sind Waldschutzmaßnahmen
sowie Maßnahmen zur Sicherung oder Wiederherstellung von Waldökosystemen.

1.2 Gegenstand der Förderung / Förderausschluss

1.2.1 Förderfähig sind Maßnahmen zur bestandes- und bodenschonenden Räumung von Kalamitätsflächen, einschließlich der Entnahme von
Kalamitätshölzern zur Beseitigung von re-sultierenden Gefahren. Gefördert werden können

Ausgaben für die forstfachliche Vorbereitung, Leitung und Koordinierung der Maßnahmen,

Ausgaben für den Einsatz von Unternehmern sowie

Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger.

1.2.2 Nicht förderfähig sind

a) Maßnahmen des regulären Holzeinschlags,

b) der Kauf von Maschinen und Geräten,

c) Maßnahmen auf Flächen, auf denen die Bewirtschaftung aufgrund rechtlicher Vorschriften dauerhaft untersagt ist, z.B. Kernzonen von
Nationalparken oder Biosphärenreservaten

d) Maßnahmen auf Flächen, die dem Zuwendungsempfänger zum Zwecke des Naturschutzes unentgeltlich übertragen worden sind

 



e) Kommunale Pflichtaufgaben.

f) Beratungsleistungen im Rahmen der Fördermittelantrag-stellung, die durch öffentliche Verwaltungen erbracht werden.

1.3 Zuwendungsempfänger

1.3.1 Zuwendungsempfänger können natürliche Personen, juristische Personen des Privat- und öffentlichen Rechts als Besitzer von
forstwirtschaftlichen Flächen sowie anerkannte forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und denen gleichgestellte Zusammenschlüsse im
Sinne des Bundeswaldgesetzes in der jeweils geltenden Fassung sein.

1.3.2 Als Zuwendungsempfänger ausgeschlossen sind Bund und Länder sowie juristische Personen, deren Kapitalvermögen sich zu
mindestens 25% in den Händen dieser Institutionen befindet. Maßnahmen auf Grundstücken im Eigentum der in vorgenanntem Satz
aufgeführten Personen sind nicht förderfähig.

1.4 Art und Höhe der Zuwendungen

1.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt.

1.4.2 Die Höhe der Zuwendung beträgt für Maßnahmen nach Nr. 1.2.1 bis zu 80% der nachgewiesenen Ausgaben.

1.4.3 Unbezahlte, freiwillige Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfänger und seiner Familienangehörigen (Eigenleistung) sind
förderungsfähig bis zu 80% der Ausgaben, die sich bei Vergabe der Arbeiten an Unternehmer oder bei Durchführung der vergleichbaren
Arbeiten im Staatswald ergeben würden.

1.4.4 Sachleistungen der Zuwendungsempfänger sind förderungsfähig bis zu 80% des Marktwertes.

1.4.5 Auf den Ausgabennachweis kann verzichtet werden, wenn die Länder die Zuwendung als Festbetrag auf Grundlage kalkulierter
Pauschalen festsetzen.

1.5 Zuwendungsvoraussetzungen

Die Zuwendungsempfänger müssen sofern es sich nicht um forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes
handelt Eigentümer der begünstigten Flächen sein oder eine schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers vorlegen.

1.6 Sonstige Bestimmungen

1.6.1 Die Maßnahmen müssen unmittelbar in Zusammenhang stehen mit der Bewältigung der durch Extremwetterereignisse bedingten
Schäden und Folgeschäden (z.B. Borkenkäfer) sowie der Wiederherstellung standortgerechter und klimaangepasster Waldbestände auf den
geschädigten Flächen dienen.

1.6. Die Förderung erfolgt unter Beachtung der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen; der Gesamtwert der einem Unternehmen
gewährten „De-minimis”-Beihilfen darf 200.000 Euro bezogen auf einen Zeitraum von drei Steuerjahren nicht übersteigen.

2.0 Waldschutzmaßnahmen

2.1 Zuwendungszweck

Ziel der Förderung ist die Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald. Dies sind Waldschutzmaßnahmen
sowie Maßnahmen zur Sicherung oder Wiederherstellung von Waldökosystemen.

2.2 Gegenstand der Förderung / Förderausschluss

2.2.1 Förderfähig sind

a) die Überwachung, Vorbeugung und Bekämpfung von Schadorganismen mit Lockstoffen und anderen Maßnahmen des integrierten
Pflanzenschutzes. Gefördert werden können

• Ausgaben für den Kauf von geeigneten Sachmitteln (z.B. Lockstoffe, Fallen und andere Materialien),

• Ausgaben für den Einsatz von qualifizierten Unternehmern sowie

• Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger, soweit diese über die hierzu notwendigen Kenntnisse verfügen.

b) die Bekämpfung von Schadorganismen durch Auffinden und Aufarbeitung von befallenem oder unmittelbar befallsgefährdetem Holz
(z.B. Sanitärhiebe, Entrinden, Rinde entsorgen, Rücken und Transport von Holz) oder sonstige Maßnahmen, die die Bruttauglichkeit von
Holz, Restholz, Reisig soweit herabsetzen, dass Gefährdungen von diesem Material nicht mehr ausgehen oder gar nicht erst entstehen.
Gefördert werden können

• Ausgaben für den Kauf von geeigneten Sachmitteln (z.B. Polterschutznetze oder anderen für diese Zwecke zugelassenen

 



Materialien),

• Ausgaben für den Einsatz von qualifizierten Unternehmern sowie

• Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger, soweit diese über die hierzu notwendigen Kenntnisse verfügen.

c) die Anlage von Holzlagerplätzen (Naß- und Trockenlager) zur Lagerung der Kalamitätshölzer. Gefördert werden können

• Ausgaben für die Miete bzw. Pacht von geeigneten Flächen,

• die Errichtung der Lagerplätze einschließlich einer Zufahrt (Ausgaben für Unternehmer sowie Eigenleistungen der
Zuwendungsempfänger),

• Ausgaben für den Kauf von geeigneten Sachmitteln,

• die Unterhaltung und der Betrieb der Lagerplätze für höchstens fünf Jahre (neben Miete bzw. Pacht, Ausgaben für Unternehmer
sowie Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger).

d) die Wiederherstellung von infolge von Starkregenereignissen beschädigten Waldwegen und der dazugehörigen notwendigen Anlagen
(z.B. Durchlässe, Ausweichstellen). Gefördert werden können

• Ausgaben für den Kauf des dazu benötigten Baumaterials,

• Ausgaben für Bauentwürfe, Bauausführung und Bauleitung durch Unternehmer sowie

• Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger.

e) Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Waldbränden. Gefördert werden können

• Ausgaben für den Kauf von geeigneten Sachmitteln,

• die Anlage von Waldbrandschutzstreifen mit feuerhemmenden Baumarten (Ausgaben für Unternehmer sowie Eigenleistungen der
Zuwendungsempfänger),

• Vorbereitung, Errichtung und Unterhaltung von Wundstreifen und Brandschutzschneisen (Ausgaben für Unternehmer sowie
Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger),

• Anlage und Erweiterung von Feuerlöschteichen und Löschwasserentnahmestellen

• (Ausgaben für Unternehmer sowie Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger).

Förderfähig sind auch Ausgaben für die forstfachliche Vorbereitung, Leitung und Koordinierung der Maßnahmen

2.2.2 Nicht förderfähig sind

a) Maßnahmen des regulären Holzeinschlags,

b) der Kauf von Maschinen und Geräten (ausgenommen für Geräte, die bei Maßnahmen nach Ziffer 2.2.1 , c für den ordnungsgemäßen
Betrieb der jeweiligen Anlagen erforderlich sind),

c) Maßnahmen auf Flächen, auf denen die Bewirtschaftung aufgrund rechtlicher Vorschriften dauerhaft untersagt ist, z.B. Kernzonen von
Nationalparken oder Biosphärenreservaten hiervon ausgenommen sind Maßnahmen nach Ziffer 2.2.1 e) Anstrich 3 (Wundstreifen und
Brandschutzschneisen) sowie Anstrich 4 (Feuerlöschteiche(Feuerlöschteiche und Löschwasserentnahmestellen),

d) Maßnahmen auf Flächen, die dem Zuwendungsempfänger zum Zwecke des Naturschutzes unentgeltlich übertragen worden sind;
hiervon ausgenommen sind Maßnahmen nach Ziffer 2.2.1 e) Anstrich 3 (Wundstreifen und Brandschutzschneisen) sowie Anstrich 4
(Feuerlöschteiche und Löschwasserentnahmestellen),

e) Kommunale Pflichtaufgaben.

f) Beratungsleistungen im Rahmen der Fördermittelantragstellung, die durch öffentliche Verwaltungen erbracht werden.

2.3 Zuwendungsempfänger

2.3.1 Zuwendungsempfänger können natürliche Personen, juristische Personen des Privat- und öffentlichen Rechts als Besitzer von
forstwirtschaftlichen Flächen sowie anerkannte forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und denen gleichgestellte Zusammenschlüsse im
Sinne des Bundeswaldgesetzes in der jeweils geltenden Fassung sein.

2.3.2 Als Zuwendungsempfänger ausgeschlossen sind Bund und Länder sowie juristische Personen, deren Kapitalvermögen sich zu

 



mindestens 25% in den Händen dieser Institutionen befindet. Maßnahmen auf Grundstücken im Eigentum der in vorgenanntem Satz
aufgeführten Personen sind nicht förderfähig.

2.4 Art und Höhe der Zuwendungen

2.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt.

2.4.2 Die Höhe der Zuwendung beträgt für Maßnahmen nach Nr. 2.2.1 bis zu 80% der nachgewiesenen Ausgaben. Im Fall von
Kleinprivatwaldbesitzern (unter 20 ha Waldbesitz) kann die Höhe der Zuwendung bis zu 90 % der nachgewiesenen Ausgaben
betragen. (65) Die erhöhte Beihilfeintensität gilt nicht für Geräte nach Ziffer 2.2.2 b).

2.4.3 Unbezahlte, freiwillige Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfänger und seiner Familienangehörigen (Eigenleistung) sind
förderungsfähig bis zu 80% der Ausgaben, die sich bei Vergabe der Arbeiten an Unternehmer oder bei Durchführung der vergleichbaren
Arbeiten im Staatswald ergeben würden.

2.4.4 Sachleistungen der Zuwendungsempfänger sind förderungsfähig bis zu 80% des Marktwertes.

2.4.5 Auf den Ausgabennachweis kann verzichtet werden, wenn die Länder die Zuwendung als Festbetrag auf Grundlage kalkulierter
Pauschalen festsetzen.

2.5 Zuwendungsvoraussetzungen

2.5.1 Die Zuwendungsempfänger müssen sofern es sich nicht um forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes
handelt Eigentümer der begünstigten Flächen sein oder eine schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers vorlegen.

2.5.2 Die Maßnahmen nach Nr. 2.2.1 a) und b) müssen von einer für Forstschutz zuständigen wissenschaftlichen Einrichtung des Landes oder
einer entsprechenden, im Auftrag des Landes tätigen Einrichtung als grundsätzlich geeignet empfohlen worden sein.

2.6 Sonstige Bestimmungen

2.6.1 Die Maßnahmen müssen unmittelbar in Zusammenhang stehen mit der Bewältigung der durch Extremwetterereignisse bedingten
Schäden und Folgeschäden (z.B. Borkenkäfer) sowie der Wiederherstellung standortgerechter und klimaangepasster Waldbestände auf den
geschädigten Flächen dienen.

2.6.2 Die Förderung erfolgt unter Beachtung der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen; der Gesamtwert der einem Unternehmen
gewährten „De-minimis”-Beihilfen darf 200.000 Euro bezogen auf einen Zeitraum von drei Steuerjahren nicht übersteigen.

3.0 Wiederaufforstung

3.1 Zuwendungszweck

Ziel der Förderung ist die Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald. Dies sind Waldschutzmaßnahmen
sowie Maßnahmen zur Sicherung oder Wiederherstellung von Waldökosystemen. Mit der Förderung sollen positive Auswirkungen für die
Biologische Vielfalt und den Klimaschutz einhergehen.

3.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

3.2.1 Förderfähig sind Wiederaufforstung, Vor-, Nach- und Unterbau sowie Nachbesserung in lückigen oder verlichteten Beständen, die
durch Extremwetterereignisse und deren Folgen entstanden sind, durch Saat oder Pflanzung sowie Naturverjüngung einschließlich
Kulturvorbereitung. Hierzu gehören auch der Schutz und die Sicherung der Kultur während der ersten fünf Jahre. Gefördert werden können

Ausgaben für die forstfachliche Vorbereitung, Leitung und Koordinierung der Maßnahmen

Ausgaben für den Kauf von geeignetem forstlichem Vermehrungsgut,

Ausgaben für den Kauf von Sachmitteln für den Schutz der Kultur (z.B. Zaunbau),

Ausgaben für den Einsatz von Unternehmern sowie

Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger.

3.2.2 Nicht förderfähig sind

a) Maßnahmen des regulären Holzeinschlags,

b) der Kauf von Maschinen und Geräten,

c) Maßnahmen auf Flächen, auf denen die Bewirtschaftung aufgrund rechtlicher Vorschriften dauerhaft untersagt ist, z.B. Kernzonen von

 



Nationalparken oder Biosphärenreservaten,

d) Maßnahmen auf Flächen, die dem Zuwendungsempfänger zum Zwecke des Naturschutzes unentgeltlich übertragen worden sind,

e) Kommunale Pflichtaufgaben.

f) Beratungsleistungen im Rahmen der Fördermittelantragstellung, die durch öffentliche Verwaltungen erbracht werden.

3.3 Zuwendungsempfänger

3.3.1 Zuwendungsempfänger können natürliche Personen, juristische Personen des Privat- und öffentlichen Rechts als Besitzer von
forstwirtschaftlichen Flächen sowie anerkannte forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und denen gleichgestellte Zusammenschlüsse im
Sinne des Bundeswaldgesetzes in der jeweils geltenden Fassung sein.

3.3.2 Als Zuwendungsempfänger ausgeschlossen sind Bund und Länder sowie juristische Personen, deren Kapitalvermögen sich zu
mindestens 25% in den Händen dieser Institutionen befindet. Maßnahmen auf Grundstücken im Eigentum der in vorgenanntem Satz
aufgeführten Personen sind nicht förderfähig.

3.4 Art und Höhe der Zuwendungen

3.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt.

3.4.2 Die Höhe der Zuwendung beträgt für Maßnahmen nach Nr. 3.2.1 bis zu 80% der nachgewiesenen Ausgaben.Im Fall von
Kleinprivatwaldbesitzern (unter 20 ha Waldbesitz) kann die Höhe der Zuwendung bis zu 90 % der nachgewiesenen Ausgaben betragen. (66)

Die Höhe der Zuwendung beträgt für Maßnahmen nach Nr. 3.2.1 bis zu 90 % der nachgewiesenen Ausgaben bei Verwendung von
ausschließlich standortheimischen Baumarten.

3.4.3 Unbezahlte, freiwillige Arbeitsleistungen der Zuwendungsempfänger und seiner Familienangehörigen (Eigenleistung) sind
förderungsfähig bis zu 80% der Ausgaben, die sich bei Vergabe der Arbeiten an Unternehmer oder bei Durchführung der vergleichbaren
Arbeiten im Staatswald ergeben würden.

3.4.4 Sachleistungen der Zuwendungsempfänger sind förderungsfähig bis zu 80% des Marktwertes.

3.4.5 Auf den Ausgabennachweis kann verzichtet werden, wenn die Länder die Zuwendung als Festbetrag auf Grundlage kalkulierter
Pauschalen festsetzen.

3.5 Zuwendungsvoraussetzungen

Die Zuwendungsempfänger sofern es sich nicht um forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes handelt
Eigentümer der begünstigten Flächen sein oder eine schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers vorlegen.

3.6 Sonstige Bestimmungen

3.6.1 Die Maßnahmen müssen unmittelbar in Zusammenhang stehen mit der Bewältigung der durch Extremwetterereignisse bedingten
Schäden und Folgeschäden (z.B. Borkenkäfer) sowie der Wiederherstellung standortgerechter und klimaangepasster Waldbestände auf den
geschädigten Flächen dienen.

3.6.2 Maßnahmen nach 3.2.1 sind nur bei Verwendung standortgerechter Baumarten förderfähig. Dabei ist ein hinreichender Anteil
standortheimischer und klimatoleranter Baumarten einzuhalten. Bei der Bestandesbegründung sollen die standortheimischen Baumarten so
gepflanzt werden, dass ihr hinreichender Anteil gesichert bleibt. Bei Wiederaufforstungen sind reine Nadelbaumkulturen sowie
Mischkulturen mit weniger als 30% Laubbaumanteil bis auf begründete Ausnahmefälle bei fehlenden standörtlichen Wuchsbedingungen für
ausreichende Laubbaumanteile (z.B. Höhenlagen der Mittelgebirge und der Alpen) nicht förderfähig. Naturverjüngung von
standortgerechten Laubbäumen kann bei der Ermittlung des Laubbaumanteils berücksichtigt werden.

3.6.3 Die Förderung erfolgt unter Beachtung der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen; der Gesamtwert der einem Unternehmen
gewährten „De-minimis”-Beihilfen darf 200.000 Euro bezogen auf einen Zeitraum von drei Steuerjahren nicht übersteigen.

Förderbereich 6:
Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere

Maßnahmen

1.0 Verbesserung von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere

Begriffsbestimmungen

Vollständig erfasstes Masttier:

 



Tier, bei dem die züchterisch relevanten Daten vom Einstellen in den Mastbetrieb bis zum Abgang des Tieres erhoben wurden.

1.0 Verbesserung von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere

1.1 Zuwendungszweck

Die Förderung zielt ab auf:

Züchterische Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere. Dabei werden dafür relevante Merkmale
erhoben, ausgewertet und für die Abschätzung der genetischen Qualität der Tiere zur Erreichung eines züchterischen Fortschritts
aufbereitet.

Verbesserung der Datengrundlage für züchterische Beurteilungen und züchterische Entscheidungen bei Merkmalen der Gesundheit und
Robustheit.

Erhöhung der Gewichtung von Merkmalen der Gesundheit und Robustheit bei Selektionsentscheidungen.

Verbesserte Information für Abnehmer von Zuchtprodukten (Landwirte) über die Veranlagung im Bereich Gesundheit und Robustheit
auch im Rahmen von Stichproben oder Warentests.

Beschleunigung des züchterischen Fortschritts in Bezug auf gesundheits- und robustheitsrelevante Merkmale

und damit eine Verbesserung der Tiergesundheit und Robustheit in der Praxis und, in geeigneten Fällen, der Verlängerung der
Nutzungsdauer der landwirtschaftlichen Nutztiere.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

1.2.1 Förderfähig sind die einem landwirtschaftlichen Unternehmen (Endbegünstigter) entstehenden Kosten für die Datenerhebung und
Datenauswertung von Merkmalen zur Gesundheit und Robustheit durch eine tierzuchtrechtlich anerkannte Zuchtorganisation oder eine
Kontrollvereinigung unter Aufsicht der Fachbehörde.

1.2.2 Von der Förderung ausgeschlossen sind:

Kosten für routinemäßig durchgeführte Kontrollen zur Bestimmung der Milchqualität.

Kosten für technische Hilfe, die der Tiereigentümer im Rahmen der Kontrollen leistet.

Kosten für Merkmalserfassungen, deren Daten züchterisch nicht zur Verbesserung von Gesundheit und Robustheit genutzt werden
können.

Kosten für Maßnahmen, die bereits bei der Bemessung von Beihilfen auf Grund anderer

Förderungsmaßnahmen berücksichtigt worden sind.

Kosten für Datenerhebungen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorgaben vorgeschrieben sind.

1.3 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind Zuchtorganisationen oder Kontrollvereinigungen, die nach den Bestimmungen des Tierzuchtrechts die
Leistungsprüfungen oder Zuchtwertschätzungen vornehmen oder Stellen, die Datenerhebungen und -auswertungen unter Aufsicht der
zuständigen Fachbehörde zur Bestimmung der genetischen Qualität durchführen.

Zuwendungen werden nur gewährt, wenn die beteiligten Zuchtorganisationen und Kontrollvereinigungen in ihren Zuchtprogrammen oder
Satzungen die Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere zu einem Schwerpunkt machen.

Der Endbegünstigte der Beihilfe ist das landwirtschaftliche Unternehmen, das eine vergünstigte Dienstleistung erhält.

Endbegünstigte können ausschließlich landwirtschaftliche Unternehmen unbeschadet der gewählten Rechtsform sein, die im Sinne von
Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von
Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (57) (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) Kleinstunternehmen, kleine oder mittlere Unternehmen sind.

1.4 Art und Höhe der Zuwendungen

Die Zuwendungen werden in Form von Zuschüssen bis zu 60% der förderfähigen Kosten als subventionierte Dienstleistung gewährt. Die
Höhe des Zuschusses ist auf folgende Höchstbeträge begrenzt:

 



Milchkühe: 10,23 EUR je kontrollierte Kuh/Jahr,

8,70 EUR je kontrollierte Mutterkuh /Jahr,

3,36 EUR je vollständig erfasstes Mastrind,

0,55 EUR je vollständig erfasstes Mastschwein,

6,35 EUR je kontrollierte Sau und Jahr,

Schafe/Ziegen: 8,70 EUR je kontrolliertes Tier/Jahr,

0,61 EUR je kontrolliertes Mastlamm.

1.5 Zuwendungsvoraussetzungen

1.5.1 Die erfassten Daten zu Merkmalen der Tiergesundheit und Robustheit sind im Sinne des Zuwendungszweckes im Rahmen von
Zuchtprogrammen, welche Merkmale der Gesundheit und Robustheit berücksichtigen, tierzuchtrechtlich anerkannter Zuchtorganisationen
bereitzustellen und aufzubereiten oder zur Bewertung von Zuchtprodukten einschließlich Kreuzungsherkünften hinsichtlich Gesundheit
und Robustheit vorzusehen.

1.5.2 Die Daten erhebende Zuchtorganisation bzw. Kontrollvereinigung unterliegt dabei der Überwachung der nach Landesrecht zuständigen
Behörde.

1.5.3 Bei der Datenerhebung und -aufbereitung sind mindestens die in Anlage 1 aufgeführten Merkmale zu berücksichtigen.

1.5.4 Die Zuchtorganisation bzw. Kontrollvereinigung muss den zuständigen Bundesbehörden auf Anfrage und der nach Landesrecht
zuständigen Behörde jährlich auf Basis der ermittelten Daten Informationen zu den erfassten Merkmalen zur Verfügung stellen und zwar:

die erfassten Indikatoren im Sinne des Zuwendungszweckes.

Entwicklungen, Trends und Ergebnisse.

aktualisierte langfristige Trends & Ergebnisse über die Merkmalsentwicklung.

1.5.5 Die Ergebnisse von überbetrieblichen Auswertungen und Bewertungen sind zu veröffentlichen.

1.6 Sonstige Bestimmungen

1.6.1 Die Förderung ist nach Artikel 27 Nr. 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur
Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt
in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der europäischen Union (Amtsblatt EU Nr. L 193 vom 01.07.2014, S.
1) von der Pflicht zur beihilferechtlichen Anmeldung nach Artikel 108 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der europäischen Union
freigestellt.

1.6.2 Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2020 befristet. Sie kann nach positiver Evaluierung fortgesetzt werden.

1.6.3 Beihilfen für Kontrollen in gewerblichen Betrieben können nicht bereitgestellt werden. Für nach steuerlichen Vorschriften als
gewerblich eingestufte Betriebe ist eine Förderung zulässig, soweit das Futter überwiegend auf den zum landwirtschaftlichen Betrieb
gehörenden, landwirtschaftlich genutzten Flächen erzeugt werden kann.

1.6.4 Unternehmen, die einer Rückforderung auf Grund einer Rückforderungsanordnung auf Grund einer früheren
Kommissionsentscheidung zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Binnenmarkt nicht Folge
geleistet haben, sind von einer Förderung ausgeschlossen.

1.6.5 Der Zuwendungsempfänger muss vor Beginn der Maßnahme einen schriftlichen Antrag auf Gewährung der Beihilfe gestellt haben.

1.6.6 Aufwendungen, die dem Zuwendungsempfänger im Rahmen dieser Maßnahme entstehen, dürfen nur insoweit als beihilfefähige
Aufwendungen anerkannt werden, als sie nicht bereits bei der Bemessung von Beihilfen auf Grund anderer Förderungsmaßnahmen mit
berücksichtigt worden sind (z. B. Förderung von Erzeugergemeinschaften auf Grund des Marktstrukturgesetzes).

1.6.7 Die Gewährung der Zuwendung erfolgt bei Nachweis der erbrachten Datenerhebung. Über die zu erbringende verbilligte
Datenerhebung wird zwischen dem landwirtschaftlichen Unternehmer und der Zuchtorganisation bzw. Kontrollvereinigung ein Vertrag oder
eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Der Vertrag ist Grundlage zur Beantragung der Förderung bei der zuständigen Stelle. Er muss
insbesondere folgende Angaben enthalten: Name des Betriebes, Beschreibung des Vorhabens einschließlich seines voraussichtlichen Beginns
und Abschlusses, Standort und voraussichtliche Kosten des Vorhabens sowie die Höhe der Verbilligung (entsprechend der nach Nummer 1.4
gewährten Beträge).

Anlage 1:

 



Mindestens zu erhebende Merkmale Milchkühe:

Stoffwechselstabilität (Fett/Eiweiß-Quotient, Harnstoffgehalt der Milch)

Eutergesundheit (somatische Zellen, Auftreten von Mastitits)

Robustheit (Exterieurbeurteilung, Geburtsverlauf)

Fruchtbarkeit (Erstkalbealter, Zwischenkalbezeit, Anzahl Kalbungen, Totgeburtenrate)

Nutzungsdauer

natürliche Hornlosigkeit

Mutterkühe:

Robustheit (Exterieurbeurteilung)

natürliche Hornlosigkeit

Mastrinder:

Gesundheit (vorzeitige Abgänge, Abgangsursachen)

Entwicklungsvermögen (Wachstum)

Schlachtbefunde

Sauen:

Nutzungsdauer (Anzahl Würfe, Abgänge und Abgangsursachen)

Fruchtbarkeit (Anzahl tot und lebend geborener Ferkel)

Mastschweine:

Robustheit (vorzeitige Abgänge und Ursachen)

Schlachtbefunde

Schafe/Ziegen:

Eutergesundheit (nur bei Milchschafen/Milchziegen)

Robustheit

Fruchtbarkeit

Nutzungsdauer

natürliche Hornlosigkeit (nur bei Ziegen)

Mastlämmer:

Robustheit

Förderbereich 7:
Wasserwirtschaftliche Maßnahmen

Maßnahmen

1.0 Hochwasserschutz

 



2.0 Andere wasserwirtschaftliche Maßnahmen

1.0 Hochwasserschutz

1.1 Zuwendungszweck

Schutz ländlicher Räume vor Hochwasser.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

1.2.1 Förderfähig sind:

a) Neubau und Verstärkung von Hochwasserschutzanlagen,

b) Rückverlegung und Rückbau von Deichen,

c) Wildbachverbauung.

Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen im Zusammenhang mit Maßnahmen nach Nummer 1.2.1 a) bis c) können ebenfalls gefördert
werden.

1.2.2 Nicht förderfähig sind:

a) der Bau von Verwaltungsgebäuden,

b) die Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Geräten,

c) die Unterhaltung von Gewässern und wasserwirtschaftlichen Anlagen,

d) mobile Hochwasserschutzwände,

e) gewässerkundliche Daueraufgaben,

f) institutionelle Förderungen,

g) Grunderwerb zur Realisierung baulicher Anlagen, soweit er 10% der förderfähigen Gesamtausgaben übersteigt. Bei Brachflächen und
ehemals industriell genutzten Flächen mit Gebäuden erhöht sich dieser Grenzwert auf 15%. In ordnungsgemäß begründeten
Ausnahmefällen kann der Grenzwert für Umweltschutzvorhaben über die jeweiligen vorstehend genannten Prozentsätze hinaus
angehoben werden,

h) Grunderwerb landwirtschaftlich nutzbarer Flächen in Hochwasserrückhaltebecken und -poldern,

i) Hochwasserschutzanlagen zum Schutz neuer oder geplanter Siedlungs- und Industriegebiete.

1.3 Zuwendungsempfänger

a) Das Land,

b) sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts,

c) Unterhaltungspflichtige an Gewässern.

1.4 Art und Höhe der Zuwendungen

1.4.1 Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

1.4.2 Höhe der Zuwendung

a) Die Förderung kann bis zu 70% der nach Abzug von Beiträgen Dritter anfallenden förderfähigen Ausgaben betragen.

b) Die Förderung kann bis zu 80% betragen, sofern die Unterlieger besondere Vorteile durch die Maßnahme genießen.

1.4.3 Ist das Land auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen Begünstigter oder zur Übernahme der Kosten der Maßnahme verpflichtet, werden
60% der ihm anfallenden förderfähigen Ausgaben vom Bund erstattet.

1.5 Zuwendungsvoraussetzungen

1.5.1 Hochwasserschutzmaßnahmen nach Nummer 1.2.1 a und b dürfen nur im Rahmen eines Hochwasserschutzkonzeptes gefördert

 



werden.

1.6 Sonstige Bestimmungen

1.6.1 Die Zuwendungsempfänger dürfen die Zuschüsse nicht an natürliche Personen oder juristische Personen des Privatrechts weitergeben
oder ausleihen.

Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen, wenn dadurch sichergestellt ist, dass ein
Vorhaben wirtschaftlich günstiger durchgeführt werden kann.

1.6.2 Bei der Umsetzung der Maßnahmen sind die Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie und der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie
zu berücksichtigen.

1.6.3 Zuwendungen werden gewährt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Jahren ab Fertigstellung,

b) technischen Einrichtungen und Maschinen innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet werden.

2.0 Andere wasserwirtschaftliche Maßnahmen

2.1 Zuwendungszweck

Verbesserung des ökologischen und chemischen Zustands der oberirdischen Gewässer in ländlichen Räumen.

2.2 Gegenstand der Förderung / Förderausschluss

2.2.1 Förderfähig sind

a) Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung durch

• Schaffung von Gewässerentwicklungsräumen;

• Verbesserung/Wiederherstellung der biologischen Durchgängigkeit;

• Verbesserung der hydromorphologischen Bedingungen;

• Verbesserung des Wasserrückhalts in der Landschaft.

b) Neubau und Erweiterung von Abwasserbehandlungsanlagen bis zu einer Größe von 5.000 Einwohnerwerten (EW) in ländlichen
Gemeinden und die dazugehörenden Kanalisationen sowie entsprechende Kanalisationen zu bereits bestehenden
Abwasserbehandlungsanlagen, unabhängig von deren Bemessungsgröße. Ausgenommen sind Erschließungsmaßnahmen neuer oder
geplanter Siedlungs- und Industriegebiete.

c) Neubau und Erweiterung von Wasser sparenden überbetrieblichen Einrichtungen zur Entnahme, Speicherung und Zuleitung von
Wasser für Beregnungszwecke bis zur Übergabestelle an das jeweilige einzelbetriebliche Bewässerungsnetz.

Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2022 befristet.

d) Neubau und Erweiterung von Anlagen zur Wasserspeicherung, Grundwasseranhebung und Pumpanlagen zur überbetrieblichen
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Wasserressourcen.

Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2022 befristet.

Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen im Zusammenhang mit Maßnahmen nach Nummer 2.2.1 a) bis d) können ebenfalls gefördert
werden.

2.2.2 Nicht förderfähig sind:

a) der Bau von Verwaltungsgebäuden,

b) die Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Geräten,

c) die Unterhaltung von Gewässern und wasserwirtschaftlichen Anlagen,

d) gewässerkundliche Daueraufgaben,

 



e) institutionelle Förderungen,

f) Grunderwerb zur Realisierung baulicher Anlagen, soweit er 10% der förderfähigen Gesamtausgaben übersteigt. Bei Brachflächen und
ehemals industriell genutzten Flächen mit Gebäuden erhöht sich dieser Grenzwert auf 15%. In ordnungsgemäß begründeten
Ausnahmefällen kann der Grenzwert für Umweltschutzvorhaben über die jeweiligen vorstehend genannten Prozentsätze hinaus
angehoben werden.

2.3 Zuwendungsempfänger

a) Das Land,

b) sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts,

c) Unterhaltungspflichtige an Gewässern.

2.4 Art und Höhe der Zuwendungen

2.4.1 Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

2.4.2 Die Förderung kann bei Maßnahmen nach Nummer 2.2.1 b bis d bis zu 70% und bei Maßnahmen nach Nummer 2.2.1 a bis zu 90% der
nach Abzug von Beiträgen Dritter anfallenden förderfähigen Ausgaben betragen.

2.4.3 Ist das Land auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen Begünstigter oder zur Übernahme der Kosten der Maßnahme verpflichtet, werden
60% der ihm anfallenden förderfähigen Ausgaben vom Bund erstattet.

2.5 Zuwendungsvoraussetzungen

2.5.1 Anlagen nach Nummer 2.2.1 b dürfen nur gefördert werden, wenn aus mehreren Alternativen die Vorzugslösung durch eine
dynamische Kostenvergleichsrechnung (KVR-Leitlinie der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser) ermittelt worden ist.

2.5.2 Technische Einrichtungen nach Nummer 2.2.1 c dürfen nur nach Vorliegen einer Wirtschaftlichkeitsberechnung und nur in Regionen
gefördert werden, die im langjährigen Mittel von April bis September eine negative klimatische Wasserbilanz aufweisen.

2.6 Sonstige Bestimmungen

2.6.1 Die Zuwendungsempfänger dürfen die Zuschüsse nicht an natürliche Personen oder juristische Personen des Privatrechts weitergeben
oder ausleihen.

Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen, wenn dadurch sichergestellt ist, dass ein
Vorhaben wirtschaftlich günstiger durchgeführt werden kann.

2.6.2 Bei der Umsetzung der Maßnahmen sind die Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie und der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie
zu berücksichtigen.

2.6.3 Zuwendungen werden gewährt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Jahren ab Fertigstellung,

b) technischen Einrichtungen und Maschinen innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet werden.

Förderbereich 8:
Küstenschutz

Maßnahmen

1.0 Küstenschutz

1.1 Zuwendungszweck

Erhöhung der Sicherheit an den Küsten, auf den Inseln sowie an den fließenden oberirdischen Gewässern im Tidegebiet gegen Überflutung
und Landverluste durch Sturmfluten und Meeresangriff.

1.2 Gegenstand der Förderung/Förderausschluss

1.2.1 Förderfähig sind:

 



a) Neubau und Verstärkung von Hochwasserschutzwerken einschließlich Deichverteidigungs- und Treibselräumwege,

b) Sperrwerke und sonstige Bauwerke in der Hochwasserschutzlinie,

c) Buhnen, Wellenbrecher und sonstige Einbauten in See,

d) Vorlandarbeiten vor Seedeichen bis zu einer Tiefe von 400 m,

e) Sandvorspülung,

f) Uferschutzwerke. Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen im Zusammenhang mit Maßnahmen nach Nummern 1.2.1 a bis f
können ebenfalls gefördert werden. Auch die Ausgaben der infolge von Küstenschutzmaßnahmen durchzuführenden Maßnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege sind förderfähig.

1.2.2 Nicht förderfähig sind:

a) der Bau von Verwaltungsgebäuden,

b) die Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Geräten,

c) die Unterhaltung von Küstenschutzanlagen,

d) der Bau von Schöpfwerken sowie von Be- und Entwässerungsanlagen als Einzelmaßnahme,

e) gewässerkundliche Daueraufgaben,

f) institutionelle Förderungen,

g) Maßnahmen, die über den für den Küstenschutz unabwendbaren Umfang hinausgehen.

1.3 Zuwendungsempfänger

a) Das Land,

b) sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts,

c) Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereinigungsgesetz, wenn die Mittel ausschließlich zum Zwecke des Grunderwerbs für
Maßnahmen nach Nummer 1.2.1 eingesetzt werden.

1.4 Art und Höhe der Zuwendungen

1.4.1 Art der Zuwendungen

Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

1.4.2 Höhe der Zuwendungen

Ist das Land aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen Träger des Vorhabens oder zur Übernahme der Kosten der Maßnahme verpflichtet,
werden 70% der ihm nach Abzug von Beiträgen Dritter anfallenden förderfähigen Ausgaben vom Bund erstattet. In anderen Fällen soll die
Gesamtförderung durch Zuschüsse von Bund und Land für eine Maßnahme 95% der förderfähigen Ausgaben nicht übersteigen.

1.5 Zuwendungsvoraussetzungen

1.6 Sonstige Bestimmungen

1.6.1 Die Zuwendungsempfänger dürfen die Zuschüsse nicht an natürliche oder juristische Personen des Privatrechts weitergeben oder
ausleihen.

1.6.2 Zwischen Maßnahmen des Küstenschutzes und sonstigen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen ist in allen Fällen sachlich zu trennen.

1.6.3 Bei der Umsetzung der Maßnahmen sind die Ziele der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie zu berücksichtigen.

1.6.4 Zuwendungen werden gewährt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Jahren ab Fertigstellung,

technischen Einrichtungen, Maschinen und Geräte innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Lieferung,

 



veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet werden.

Förderbereich 9:
Benachteiligte Gebiete

Maßnahme:

Förderung landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)

Begriffsbestimmung

Berggebiete sind Gebiete gemäß Artikel 32 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (40).

Aus erheblichen naturbedingten Gründen benachteiligte Gebiete (außer Berggebiete) sind Gebiete gemäß Artikel 32 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013.

Aus anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete sind Gebiete gemäß Artikel 32 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013.

1.0 Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete

1.1 Zuwendungszweck

Die Zahlungen sollten durch die Förderung der dauerhaften Nutzung landwirtschaftlicher Flächen in benachteiligten Gebieten (Berggebiete,
aus erheblichen naturbedingten und anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete) zur Erhaltung der Landschaft sowie zur
Erhaltung und Förderung von nachhaltigen Bewirtschaftungsmaßnahmen beitragen.

1.2 Gegenstand der Förderung

Gewährung einer Ausgleichszulage zum teilweisen oder vollständigen Ausgleich von Einkommensverlusten und zusätzlichen Kosten die in
benachteiligten Gebieten wirtschaftenden Landwirten im Vergleich mit Landwirten in nicht benachteiligten Gebieten entstehen.

1.3 Zuwendungsempfänger

Betriebsinhaber im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 Buchstabe a) der Verordnung Nr. 1307/2013 (39), die eine landwirtschaftliche Tätigkeit auf
Flächen, deren Nutzung überwiegend landwirtschaftlichen Zwecken dient, ausüben und den Betrieb selbst bewirtschaften.

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen

Förderfähig sind Zuwendungsempfänger nach Abschnitt 1.3, die in benachteiligten Gebieten gemäß Begriffsbestimmung wirtschaften.

Die Ausgleichszulage wird dem Zuwendungsempfänger jährlich auf Antrag gewährt, sofern ein Mindestbetrag von 250 Euro oder eine
förderfähige Fläche von mindestens drei Hektar erreicht wird. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann den Mindestbetrag oder die
Mindestfläche absenken oder erhöhen.

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen

1.5.1 Die Zuwendung wird als Zuschuss gewährt.

1.5.2 Bemessungsgrundlage ist die in benachteiligten Gebieten bewirtschaftete landwirtschaftlich Fläche des Unternehmens.

1.5.3 Die Ausgleichszulage beträgt jährlich mindestens 25 Euro (im Durchschnitt des Programmgebietes) und maximal 250 Euro je Hektar
landwirtschaftliche Fläche.

Die Zahlung spiegelt die gesamten oder einen Teil der Einkommensverluste und der zusätzlichen Kosten aufgrund der Benachteiligungen
wider.

Die Höhe der Zahlungen kann unter Berücksichtigung des Bewirtschaftungssystems oder um unterschiedliche Benachteiligungsgrade zu
berücksichtigen differenziert werden.

Für Gebiete der historischen Gebietskulisse (außer Berggebiete und aus anderen spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete) gemäß der
Richtlinie 86/465/EWG (58) des Rates, im Sinne der Richtlinie 75/268/EWG (59), zuletzt geändert durch die Richtlinie des Rates
92/92/EWG (60) und durch Entscheidungen der Kommission, zuletzt durch die Entscheidung der Kommission 97/172/EG (61), die aufgrund
der Neuabgrenzung aus der förderfähigen Kulisse herausfallen, können Übergangszahlungen gemäß Artikel 31 Absatz 5 der Verordnung (EU)
Nr. 1305/2013 festgelegt werden, wenn diese Gebiete im Programmplanungszeitraum 2007–2013 gemäß Artikel 36 a, ii der Verordnung (EU)
Nr. 1698/2005 förderfähig waren.

Die Bundesländer legen in ihren Programmen zur Entwicklung des Ländlichen Raumes (EPLR) die Höhe der Prämie und die Methode für die
Prämienkalkulation und ggf. die Differenzierung der Ausgleichszulage sowie ggf. festgelegte Übergangszahlungen dar.

 



1.5.4 Die Ausgleichszulage ist eine auf die landwirtschaftliche genutzte Fläche bezogene Zahlung. Liegt die Zahlung für die Ausgleichszulage
über dem Mindestbetrag von 25 Euro je Hektar, ist diese oberhalb eines Schwellenwertes der beantragten Fläche des Betriebes im
benachteiligten Gebiet degressiv zu gestalten. Die Höhe der Schwellen bestimmen die Länder unter Berücksichtigung ihrer spezifischen
Betriebsstrukturen.

1.5.5 Flächen in benachteiligten Gebieten außerhalb der vom landesspezifischen EPLR abgedeckten Gebiete können ebenfalls berücksichtigt
werden, sofern der landwirtschaftliche Unternehmer antragsberechtigt ist und die übrigen Bedingungen erfüllt.

Bei einem Unternehmen mit Flächen in verschiedenen Bundesländern ist der Antrag in dem Land zu stellen, in dem der Betrieb seinen Sitz
hat. In Ausnahmefällen entscheiden die betroffenen Länder im gegenseitigen Einvernehmen.

1.6 Sonstige Bestimmungen

1.6.1 Von den Begünstigten der Ausgleichszulage sind im gesamten Betrieb die anderweitigen Verpflichtungen (Cross-Compliance) der
Artikel 91 bis 95 und des Anhangs II der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 (62) einzuhalten.

1.6.2 Werden diese aufgrund einer unmittelbar vom einzelnen Betriebsinhaber zu verantwortenden Handlung oder Unterlassung nicht
erfüllt, so wird der Gesamtbetrag der in dem betreffenden Kalenderjahr zu gewährenden Ausgleichszulage gekürzt oder es wird keinerlei
Zahlung geleistet.

[…]

Sonderrahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes”:

Maßnahmen des Küstenschutzes in Folge des Klimawandels für den Zeitraum 2009 bis 2025

Der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz, dem der Bundesminister, die Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz als Vorsitzende/r, der Bundesminister der Finanzen sowie die sechzehn für Agrarstruktur und Küstenschutz
zuständigen Ministerinnen, Minister, Senatorinnen und Senatoren der Länder angehören, hat in Ausführung des Gesetzes über die
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK-Gesetz GAKG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055), das zuletzt durch das Gesetz zur Modulation von Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen
Agrarpolitik und zur Änderung des GAK-Gesetzes vom 2. Mai 2002 (BGBl. I S. 1527) geändert worden ist, folgenden gemeinsamen
Sonderrahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes: Maßnahmen des Küstenschutzes in
Folge des Klimawandels” im Umlaufverfahren am 09.04.2009 beschlossen. Soweit die Maßnahmen zur Umsetzung der Förderpolitik zur
Entwicklung des ländlichen Raums beitragen, d. h. soweit sie dem Schutz des landwirtschaftlichen Produktionspotenzials dienen, sind sie
Teil der nationalen Rahmenregelung nach Art. 15 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ELER-Verordnung). Die Durchführung der
Maßnahmen erfolgt entsprechend der dafür von der Europäischen Kommission erteilten Genehmigung.

1. Aufgrund des sich abzeichnenden Klimawandels steigt der Meeresspiegel stärker als bisher prognostiziert. Dies muss bei der Bemessung
der Küstenschutzbauwerke berücksichtigt werden. Geplante oder neue Küstenschutzmaßnahmen müssen bis 2025 beschleunigt umgesetzt
werden. Die nach dem regulären Rahmenplan der GAK für den Küstenschutz vorgesehenen Mittel reichen dafür nicht aus.

2. Um dem für diese vordringlichen Maßnahmen erforderlichen zusätzlichen Mittelbedarf gerecht zu werden, werden den Küstenländern
Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern mit diesem Sonderrahmenplan der
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes: Maßnahmen des Küstenschutzes in Folge des
Klimawandels” in den Jahren 2009 bis 2025 jährlich zusätzlich bis zu 25 Mio. Euro Bundesmittel, insgesamt 380 Mio. Euro, zur Verfügung
gestellt.

3. Diese Mittel können in Anspruch genommen werden, wenn im jeweiligen Jahr ein pro Land festgelegter Sockelbetrag überschritten wird.
Die Summe der aus dem regulären Rahmenplan jährlich in Anspruch zu nehmenden Sockelbeträge beläuft sich auf insgesamt 102,9 Mio.
Euro Bundes und Landesmittel.

4. Die Förderung von Küstenschutzmaßnahmen aus diesem Sonderrahmenplan erfolgt nach den Grundsätzen für die Förderung von
Küstenschutzmaßnahmen des regulären Rahmenplans der GAK und wird gemäß § 10 Abs. 1 Nummer 2 GAKG von Bund und Ländern im
Verhältnis 70:30 finanziert.

5. Der Mittelbedarf sowie die voraussichtlichen Bedarfe von Bund und Ländern im Finanzplanungszeitraum sind in der Übersicht 5
dargestellt.

6. Der Sonderrahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe

„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes: Maßnahmen des Küstenschutzes in Folge des Klimawandels” für den Zeitraum
2009 bis 2025 wird seit dem 01.01.2009 angewendet.

Beschluss des Planungsausschusses für Agrarstruktur und Küstenschutz

1. Der Planungsausschuss stimmt einem Sonderrahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes: Maßnahmen des Küstenschutzes in Folge des Klimawandels” für den Zeitraum 2009 bis 2025 zu. Der Sonderrahmenplan
besteht aus

den Grundsätzen für die Förderung von Küstenschutzmaßnahmen des Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der

 



Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK)

und

einer Finanzierungsregelung (siehe Nummer 2), die festlegt, wie die für den Sonderrahmenplan gemäß den Bestimmungen im Einzelplan
10 zum Bundeshaushalt vorgesehenen zusätzlichen Bundesmittel (Kassenmittel) für das Haushaltsjahr und die
Verpflichtungsermächtigungen auf die Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern
(Küstenländer) verteilt werden. Die in Tabelle 2.3 für das laufende Haushaltsjahr als Verpflichtungsermächtigungen aufgeführten Beträge
werden entsprechend als Kassenmittel für das Haushaltsjahr 2019 im Sinne der Mittelverteilung in der Tabelle nach Nummer 2.2
angewendet.

Der Sonderrahmenplan wird seit dem 01.01.2009 angewendet.

2. Finanzierungsregelung

2.1 Bundesmittel des Sonderrahmenplanes stehen den Küstenländern für die Durchführung zusätzlicher Maßnahmen des Küstenschutzes,
die in Folge des Klimawandels erforderlich sind, im jeweiligen Haushaltsjahr zu, soweit sie ein bestimmtes finanzielles Volumen der
Inanspruchnahme von GAK-Bundesmitteln für Küstenschutzmaßnahmen, das sich am Durchschnitt der Ist-Ausgaben der Jahre 2003 bis
2007 orientiert, überschreiten. Dieses Finanzvolumen beläuft sich auf insgesamt rd. 102,9 Mio. Euro pro Jahr (71,8 Mio. Euro Bundesmittel,
31,1 Mio. Euro Landesmittel) und verteilt sich wie folgt auf die Küstenländer:

Küstenland Bundesmittel in Mio. Euro Landesmittel in Mio. Euro Gesamt in Mio. Euro

Schleswig-Holstein 17,7 7,6 25,3

Hamburg 6,7 2,9 9,6

Niedersachsen 36,1 15,5 51,6

Bremen 1,1 0,7 1,8

Mecklenburg-Vorpommern 10,2 4,4 14,6

Summe 71,8 31,1 102,9

2.2 Die im Haushaltsjahr 2009 für den Sonderrahmenplan zur Verfügung gestellten Bundesmittel (Kassenmittel) im Umfang von 25 Mio. Euro
wurden nach Maßgabe des von den Küstenländern dargelegten Mehrbedarfs in 2009 wie folgt verteilt:

Küstenland Mehrbedarf in Mio. Euro Bundesmittel in Mio. Euro

Schleswig-Holstein 5,0 3,5

Hamburg 8,4 5,9

Niedersachsen 11,6 8,1

Bremen 8,0 5,6

Mecklenburg-Vorpommern 2,7 1,9

Summe 35,7 25,0

 



Etwaiger Minderbedarf einzelner Küstenländer wird im Falle des Mehrbedarfs anderer Küstenländer im laufenden Haushaltsjahr
einvernehmlich nach dem tatsächlichen Bedarf an Bundesmitteln (Kassenmittel) aus dem Sonderrahmenplan verteilt bzw. umgeschichtet.

Der Gesamtbedarf an Bundesmitteln aus dem Sonderrahmenplan darf 25 Mio. Euro nicht überschreiten

2.3 Die im Haushaltsjahr 2009 für den Sonderrahmenplan zur Verfügung gestellten Verpflichtungsermächtigungen (VEen) für die Jahre 2010
bis 2025 wurden wie folgt verteilt:

Verpflichtungsermächtigungen

Jahr SH HH NI HB MV Summe

2010 5,7 3,7 7,0 5,5 3,1 25,0

2011 5,8 3,5 7,0 5,5 3,2 25,0

2012 5,7 3,7 7,0 5,5 3,1 25,0

2013 5,8 4,5 7,0 5,5 2,2 25,0

2014 5,7 4,5 7,0 5,5 2,3 25,0

2015 5,8 4,5 7,0 5,5 2,2 25,0

2016 5,7 4,5 7,0 5,5 2,3 25,0

2017 5,8 4,5 7,0 5,5 2,2 25,0

2018 5,7 4,5 7,0 5,5 2,3 25,0

2019 5,8 4,5 7,0 5,5 2,2 25,0

2020 5,7 4,5 7,0 5,5 2,3 25,0

2021 5,8 4,5 7,0 5,5 2,2 25,0

2022 5,7 4,5 7,0 5,5 2,3 25,0

2023 3,5 2,7 4,2 3,3 1,3 15,0

2024 2,3 1,8 2,8 2,2 0,9 10,0

2025 1,1 0,9 1,4 1,1 0,5 5,0

Summe 81,6 61,3 99,4 78,1 34,6 355,0

 



Etwaiger Minderbedarf einzelner Küstenländer an VE´en wird im Falle des Mehrbedarfs anderer Küstenländer im laufenden Haushaltsjahr
einvernehmlich nach dem tatsächlichen Bedarf an VE´en aus dem Sonderrahmenplan umgeschichtet.

2.4 Die Küstenländer teilen dem Bund bis spätestens zum 15.09. das Ergebnis dieser Abstimmung mit (aktualisierte Mittelbedarfsmeldung
der Kassenmittel und der VE´en). Küstenländer mit Minderbedarf geben zugewiesene Bundesmittel bzw. VE´en bis spätestens zum 30.09. an
den Bund zurück. Der Bund nimmt daraufhin die erforderlichen Umschichtungen und Mittelzuweisungen der Kassenmittel und der VE´en
vor.

„Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes”

Der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz hat in Ausführung des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK-Gesetz – GAKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Dezember 2010 (BGBl. 2010 Teil I Nr. 63 S. 1934), folgenden gemeinsamen Sonderrahmenplan der
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes: Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes” im
Umlaufverfahren am 13.08.2015 beschlossen. Die Maßnahmen, dienen dem Schutz des landwirtschaftlichen Produktionspotenzials unter
Berücksichtigung der Ziele der EG-Wasserrahmenrichtlinie und der EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie. Sie sind Teil der nationalen
Rahmenregelung nach Art. 15 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (ELER-Verordnung). Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt
entsprechend der dafür von der Europäischen Kommission erteilten Genehmigung.

1. Seit Bestehen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” sind Maßnahmen des
Hochwasserschutzes auf der Grundlage von § 1 Abs. 1 Nr. 5 GAKG (wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maßnahmen) Gegenstand
der Förderung. Über die GAK hat sich der Bund im Zeitraum von 2003 bis 2012 an Ausgaben für Hochwasserschutzmaßnahmen der Länder
mit insgesamt rund 850 Millionen Euro beteiligt.

2. Erfahrungen zeigen, dass die im Nachgang zu den Extremhochwassern in den Jahren 2002 und 2006 getätigten Investitionen in
Hochwasserschutzmaßnahmen bei dem Hochwasser im Juni 2013 erneute hohe Schäden in den entsprechenden Bereichen vermieden
haben. Kosten-Nutzen-Betrachtungen im Zusammenhang mit der Planung und Realisierung von Hochwasserschutzmaßnahmen weisen
regelmäßig Schadensvermeidungspotenziale auf, die um ein Mehrfaches über den Investitions- und Unterhaltungskosten liegen. Vor diesem
Hintergrund hat die 83. Umweltministerkonferenz am 24. Oktober 2014 ein „Nationales Hochwasserschutzprogramm (NHWSP) – Kriterien
und Bewertungsmaßstäbe für die Identifikation und Priorisierung von wirksamen Maßnahmen und Liste der prioritären Maßnahmen zur
Verbesserung des präventiven Hochwasserschutzes” beschlossen. Es beinhaltet einen Programmvorschlag für prioritäre und überregional
wirksame Hochwasserschutzmaßnahmen in den Flussgebietseinheiten Elbe, Donau, Oder, Rhein und Weser.

3. Um vordringliche Investitionsmaßnahmen im Rahmen des präventiven Hochwasserschutzes verstärkt zu unterstützen, werden den
Ländern mit diesem Sonderrahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes: Maßnahmen
des präventiven Hochwasserschutzes” zusätzliche investive Mittel nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel des Bundes zur Verfügung
gestellt.

4. Diese Mittel können in Anspruch genommen werden, wenn im jeweiligen Jahr mit der Summe der Aufwendungen aller Länder für
Maßnahmen des Hochwasserschutzes ein festgelegter Sockelbetrag erreicht wird. Der Sockelbetrag beläuft sich auf insgesamt 227,4 Mio.
Euro Bundes-, Landes- und EU-Mittel. Dieser Betrag ergibt sich aus den durchschnittlichen Ist-Ausgaben für den Hochwasserschutz der
Jahre 2009 bis 2013 gemäß GAK-Berichterstattung.

5. Die Förderung von Hochwasserschutzmaßnahmen aus diesem Sonderrahmenplan erfolgt nach den Förderungsgrundsätzen für
wasserwirtschaftliche Maßnahmen des regulären Rahmenplans der GAK mit folgender Maßgabe.

Förderungsfähig sind ausschließlich

der Rückbau und die Rückverlegung von Deichen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, insbesondere zur Wiedergewinnung von
Überschwemmungsgebieten;

Maßnahmen zur Gewinnung von Retentionsflächen, wie die Schaffung von Hochwasserrückhaltebecken und -poldern;

mit den vorgenannten Maßnahmen zusammenhängende konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen.

In Ergänzung zu den im regulären Rahmenplan genannten Tatbeständen ist zusätzlich förderfähig

das einmalige Entgelt für eine im Rahmen des Hochwasserschutzes notwendige Bestellung eines dinglichen Nutzungsrechts in Höhe von
bis zu 20% des Verkehrswertes der von der Hochwasserschutzmaßnahme betroffenen Grundstücksfläche bzw. Grundstücksteilfläche;

das einmalige Entgelt für einen im Rahmen des Hochwasserschutzes notwendigen Erwerb des Eigentums an einem Grundstück bzw.
einer Grundstücksteilfläche.

Die Auszahlung des Entgelts ist dem zuständigen Finanzamt mitzuteilen.

Der Anspruch auf Erstattung von Förderungsleistungen durch den Bund (§ 10 GAKG) entfällt anteilig insoweit, als im Zusammenhang mit
dem Eigentumserwerb oder auf der Grundlage des Eigentumserwerbs durch ein Land Einnahmen erzielt werden. Die Erstattungsleistung des
Bundes ist entsprechend zurückzuzahlen.

 



Von der Förderung ausgeschlossen sind Maßnahmen, die nicht Gegenstand des „Nationalen Hochwasserschutzprogramms (NHWSP) –
Kriterien und Bewertungsmaßstäbe für die Identifikation und Priorisierung von wirksamen Maßnahmen und Liste der prioritären
Maßnahmen zur Verbesserung des präventiven Hochwasserschutzes” sind.

6. Die aus Mitteln des Sonderrahmenplans zu finanzierenden Maßnahmen werden entsprechend ihrer überregionalen Bedeutung von allen
am Sonderrahmenplan beteiligten Ländern im Einvernehmen priorisiert. Die Priorisierung ist Grundlage für den Beschluss über die
Verteilung der Bundesmittel. Können sich die Länder bei der Zusammenarbeit über eine Maßnahme des Hochwasserschutzes nicht einigen,
vermittelt die Bundesregierung auf Ersuchen eines Landes zwischen den beteiligten Ländern.

7. Die Länder berichten dem Bund jährlich darüber, für welche Maßnahmen die Mittel des Sonderrahmenplans eingesetzt wurden und über
den erreichten Stand der Umsetzung dieser Maßnahmen.

8. Der Sonderrahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes: Maßnahmen des präventiven
Hochwasserschutzes” wird seit dem 1. Januar 2015 angewendet.

„Förderung der ländlichen Entwicklung”

Der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz (PLANAK) hat in Ausführung des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK-Gesetz – GAKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988
(BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2231), folgenden gemeinsamen
Sonderrahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes”: „Förderung der ländlichen
Entwicklung” am 27. November 2018 beschlossen.

1. Seit Bestehen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” sind Maßnahmen der ländlichen
Entwicklung wie Flurbereinigung und landwirtschaftlicher Wegebau Gegenstand der Förderung. Im Laufe der Zeit kamen Maßnahmen
hinzu, die stärker die ländliche Entwicklung insgesamt als nur die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Agrarwirtschaft in den Blick
nahmen, so die Dorferneuerung 1984, das Regionalmanagement 2004 und die Breitbandversorgung 2008. Nach der Änderung des GAKG
2016 kam die Förderung von Kleinstunternehmen der Grundversorgung und Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen hinzu. Der Anteil
der GAK-Mittel, die für Maßnahmen der ländlichen Entwicklung ausgegeben wurden, nahm kontinuierlich zu.

2. Der demographische Wandel mit steigendem Durchschnittsalter, Abnahme der Einwohnerzahlen und Abwanderung insbesondere junger
Menschen stellt viele ländliche Gemeinden und Regionen vor besondere Herausforderungen. Infrastruktur, Grundversorgung,
Daseinsvorsorge und Beschäftigungsmöglichkeiten sind in vielen Gebieten bereits stark ausgedünnt.

3. Um die Länder in angemessener Weise verstärkt bei der Bewältigung ihrer Aufgaben zu unterstützen, werden den Ländern mit diesem
Sonderrahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes”: „Förderung der ländlichen
Entwicklung” zusätzliche Mittel nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel des Bundes zur Verfügung gestellt.

4. Bund und Länder stimmen darin überein, dass die mit dem Sonderrahmenplan „Förderung der ländlichen Entwicklung” zur Verfügung
gestellten Finanzmittel zusätzlich zu dem bereits bisher bestehenden Engagement der ländlichen Entwicklung im Rahmen der GAK
eingesetzt werden sollen (Additionalität). Den Referenzwert hierfür bildet der bisherige Mitteleinsatz für den Förderbereich 1: Integrierte
ländliche Entwicklung. Gemäß der Berichterstattung zum Vollzug der GAK haben Bund und Länder im Zeitraum von 2013 bis 2017 jährliche
Ausgabemittel von insgesamt 215 Mio. Euro für die Integrierte ländliche Entwicklung bereitgestellt.

5. Die Länder berichten dem Bund jährlich über den erreichten Stand der Umsetzung des Sonderrahmenplans. Sie legen in diesem
Zusammenhang insbesondere dar, wie der zusätzliche Einsatz der Mittel des Sonderrahmenplans erreicht worden ist. Sie übermitteln in
diesem Zusammenhang ferner eine nach Anzahl und Art der Maßnahmen differenzierte Liste der mit Mitteln des Sonderrahmenplans
finanzierten Vorhaben.

6. Die Förderung von Maßnahmen aus diesem Sonderrahmenplan erfolgt nach dem Förderbereich 1: Integrierte ländliche Entwicklung.

7. Der Sonderrahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes”: „Förderung der ländlichen
Entwicklung” wird ab dem 1. Januar 2019 angewendet.

„Maßnahmen zum Insektenschutz in der Agrarlandschaft” 17.04.20

Der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz (PLANAK) hat in Ausführung des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK-Gesetz – GAKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988
(BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. 2010 I S. 2231), folgenden gemeinsamen
Sonderrahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes: Maßnahmen zum Insektenschutz
in der Agrarlandschaft” am 12. Dezember 2019 beschlossen.

1. Insekten sind ein integraler Bestandteil der biologischen Vielfalt und spielen in den Ökosystemen eine wichtige Rolle. Sowohl die
Gesamtmenge der Insekten als auch deren Artenvielfalt ist in Deutschland in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Die Landwirtschaft
gilt als einer der Hauptverursacher für den Insektenrückgang. Sie ist gleichzeitig aber auch z.B. auf die Bestäubungsleistungen der Insekten
angewiesen.

2. Maßnahmen einer markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung werden seit langem in der Gemeinschaftaufgabe „Verbesserung
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” gefördert. Mit der Änderung des Gemeinschaftsaufgabengesetzes (GAKG) 2016 wurde dieser
Förderbereich gestärkt und explizit um Maßnahmen einer umweltgerechten Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und
Landschaftspflege erweitert. Um eine Trendumkehr beim Insektenrückgang zu bewirken, müssen die bestehenden Maßnahmen verstärkt
und zusätzlich neue insektenfördernde Maßnahmen durchgeführt werden. Die nach dem regulären Rahmenplan der GAK für die markt- und

 



standortangepasste sowie umweltgerechte Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege vorgesehenen
Mittel sollen daher verstärkt werden.

3. Um dem für diese vordringlichen Maßnahmen erforderlichen zusätzlichen Mittelbedarf gerecht zu werden, werden den Ländern mit
diesem Sonderrahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes: Maßnahmen zum
Insektenschutz” ab 2020 jährlich 50 Mio. Euro Bundesmittel zur Verfügung gestellt. Damit wird auch eine wesentliche Maßnahme des
Aktionsprogramms Insektenschutz der Bundesregierung umgesetzt.

4. Die Förderung von Insektenschutzmaßnahmen aus diesem Sonderrahmenplan erfolgt nach den Fördergrundsätzen für Markt- und
standortangepasste sowie umweltgerechte Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege (Förderbereich
4).

Förderfähig sind die folgenden Maßnahmen aus dem Förderbereich 4:

Ökologische Anbauverfahren (B, 1.0)

Integration naturbetonter Strukturelemente der Feldflur (C, 4.0)

Extensive Nutzung des Dauergrünlands (D, 1.0)

Extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen (D, 2.0)

Extensive Bewirtschaftung zur Erhaltung pflanzengenetisch wertvoller Grünlandvegetation (D, 3.0)

Förderung extensiver Obstbestände (E, 2.0)

Nicht-produktiver investiver Naturschutz (H, 1.0)

Vertragsnaturschutz (I, 1.0)

Die Maßnahmen B, 1.0, D 1.0, und D 2.0 werden zeitlich befristet bis zum Ende der laufenden EU-Förderperiode in den Sonderrahmenplan
Insektenschutz aufgenommen. Der Sonderrahmenplan kann um weitere, insektenspezifische Schutzmaßnahmen ergänzt werden.

5. Die Mittel des Sonderrahmenplans Insektenschutz können nur zusätzlich zu den bisher in diesem Bereich durchgeführten Maßnahmen in
Anspruch genommen werden. Die Länder weisen dem Bund die Additionalität in geeigneter Weise nach, z.B. auf der Grundlage der in den
Jahren 2015 bis 2019 verausgabten Mittel für die unter 4. genannten förderfähigen Maßnahmen.

6. Die Länder berichten dem Bund jährlich darüber, für welche Maßnahmen die Mittel des Sonderrahmenplans Insektenschutz eingesetzt
wurden und über den erreichten Stand der Umsetzung dieser Maßnahmen.

7. Der Sonderrahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes: Maßnahmen zum
Insektenschutz in der Agrarlandschaft” wird ab dem 1. Januar 2020 angewendet.

 

(1) Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den
Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 103/2006 (ABI. L 347
vom 20.12.2013)

(2) In den Stadtstaaten entsprechende Verwaltungseinheiten.

(2) In den Stadtstaaten entsprechende Verwaltungseinheiten.

(2) In den Stadtstaaten entsprechende Verwaltungseinheiten.

(3) Die Prüfung, ob es sich bei den im Rahmen von 4.0 durchgeführten Vorhaben um staatliche Beihilfen im Sinne von Art. 107 Abs. 1
AEUV handelt sowie die Vornahme der für die Einhaltung des EU-Beihilferechts erforderlichen Schritte erfolgt auf Ebene der
Länderbehörde.

(4) Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBI. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17
Jahressteuergesetz (JStG 2009) vom 19.12.2008 (BGBI. 1 S. 2794 – Nr. 63)

(5) Gesetz über die Anpassung der Landwirtschaft an die soziale und ökologische Marktwirtschaft in der Deutschen Demokratischen
Republik – Landwirtschaftsanpassungsgesetz – neugefasst durch Bekanntmachung vom 03.07.1991 (BGBI. I S. 1418) zuletzt geändert
durch Artikel 40 G vom 23.7.2013 (BGBI. I S.2586)

(2) In den Stadtstaaten entsprechende Verwaltungseinheiten.

 



(6) Die Prüfung, ob es sich bei den im Rahmen von 5.0 durchgeführten Vorhaben um staatliche Beihilfen im Sinne von Art. 107 Abs. 1
AEUV handelt sowie die Vornahme der für die Einhaltung des EU-Beihilferechts erforderlichen Schritte erfolgt auf Ebene der
Länderbehörde.

(2) In den Stadtstaaten entsprechende Verwaltungseinheiten.

(7) Die Pachtprämie wird nur an Nichtlandwirte als Verpächter unter Beachtung der Verordnung (EG) Nr. 1407/2013 (De-minimis-
Beihilfen) gewährt.

(8) Die Wirtschaftlichkeitslücke ist der Fehlbetrag zwischen Investitionskosten und Wirtschaftlichkeitsschwelle der Netzinfrastruktur.

(9) In den Stadtstaaten entsprechende Verwaltungseinheiten.

(10) Marktkonforme Entgelte, die den Tarifen entsprechen, die von Diensteanbietern in nicht geförderten Gebieten verlangt werden.

(11) Die Prüfung, ob es sich bei den im Rahmen von 9.0 durchgeführten Vorhaben um staatliche Beihilfen im Sinne von Art. 107 Abs. 1
AEUV handelt sowie die Vornahme der für die Einhaltung des EU-Beihilferechts erforderlichen Schritte erfolgt auf Ebene der
Länderbehörde.

(2) In den Stadtstaaten entsprechende Verwaltungseinheiten.

(1) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderring der
ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur
Aufhebung der Verordnung (FG) Nr. 1698/2005 (ABI. 1.347 vorn 20.12.2013, S. 487).

(2) Es sind die Vorgaben des Artikel 46 ELER-Verordnung zu beachten.

(3) Die förderfähigen Maschinen Und Geräte sind in Anlage 3 aufgeführt.

(4) Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014-2020,
Teil 11, Kapitel l, Nr. 1.1.1, Randnummer 134 (ABI. C 204 vom 01.07.2014, S. I ).

(5) Anhang 1 der Verordnung (LU) Nr. 702/2014 (Agrarfreistellungsverordung) der Kommission vom 25 Juni 2014 zur Feststellung der
Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- Und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Abl. EUL 193 vom 01.07.2014, S. 1 ff.).

(6) Die Vergabe von Bürgschaften erfolgt nach und in Übereinstimmung mit der von der Europäischen Kommission genehmigten
„Methode zur Berechnung des Beihilfewerts von Garantien im Agrarsektor” (SA.38901)

(7) Siehe dazu Fußnote zu 1.5.1.

(8) Die entsprechende Kurzbeschreibung fair die Laufzeit bis 30.06.2021 wurde unter der Nummer SA.XXXXX bei der Europäischen
Kommission registriert.

(9) Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen
im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über
die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABI. L 193 vom 01.07.2014, S. 1).

(10) Vgl. 30 Absatz 2 Satz 1 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung.

(11) Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutzt V) Bekanntmachung vom 22.08.2006 (BGBI. I, 5 2043) in der jeweils geltenden
Fassung.

(12) Die Eckwerte sind online verfügbar auf der Internetseite des Verbandes Deutscher Putenerzeuger e.V. und abgefasst auf Basis einer
Überarbeitung der bundeseinheitlichen Eckwerte zur Haltung von Mastputen vom 17.09.1999.

(13) Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutzt V) Bekanntmachung vom 22.08.2006 (BGBI. I, S. 2043) in der jeweils
geltenden Fassung.

(14) Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutzt V) Bekanntmachung vom 22.08.2006 (BGBI. I, S. 2043) in der jeweils
geltenden Fassung.

(15) Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutzt V) Bekanntmachung vom 22.08.2006 (BGBI. I, S. 2043) in der jeweils
geltenden Fassung.

(16) Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) Bekanntmachung vom 22.08.2006 (BGBI. I, S. 2043) in der jeweils geltenden
Fassung.

(17) Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutzt V) Bekanntmachung vom 22.08.2006 (BGBI. l, S. 2043) in der jeweils geltenden

 



Fassung.

(18) Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft. Die DLG führt u.a Prüfungen von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten durch.

(19) Verification of Environmental Technologies for Agricultural Production. VERA ist eine multinationale Kooperation zwischen
Dänemark. den Niederlanden und Deutschland zur Prüfung und Verifizierung von Umwelttechnologien im landwirtschaftlichen Sektor

(20) Verordnung (GU) Nr.1305/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013.

(21) VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013 DER KOMMISSION vom 18 Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABI. L352/1 vom 24.12.2013).

(1) Verordnung (EU) Nr. 702/2014 (Agrarfreistellungsverordnung) der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit
bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit den Binnenmarkt in Anwendung der Artikel
107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABI. EU t. 193 vom 1.7.2014, S. 1).

(2) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der
ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. EU L 347 vom 20.12.2013, S. 487).

(1) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12 2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (AB l. EU Nr. 1347 S. 487 vom 20.12.2013).

(2) Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im
Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (ABI. E(J Nr. L193 S. 1 vom 01.07.2014).

(3) Delegierte Verordnung (E U) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11.03.2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums (FLER) und zur Einführung von Übergangsvorschriften (ABI EU Nr. L 227 S. 1 vom 31.07.2014)

(4) Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.11.2013 über eine gemeinsame
Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aalhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG)
Nr. 1037/2001 und (EG) Nr 1234/2007 (ABI. EU Nr. L 347 S. 61 vom 20.12.2013).

(5) Verordnung (LG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für
Lebensmittel tierischen Ursprungs vom 28.10.2008 (ABI. L 277 S 8 vom 18.10.2008).

(6) Umweltverträglichkeitsprüfung.

(7) Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen
mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABI. EU Nr. 1.
187 S. 1 vom 26.06.2014)

(8) Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014–2020
(ABI. EU Nr. C 204 S. 1 vom 01.07.2014).

(1) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 mit Vorschriften Tiber Direktzahlungen
an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 637/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S 608).

(2) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(3) Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 über die Finanzierung, die Verwaltung
und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, Nr. 165/94, (EG) Nr.
2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (LG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 (ABI. L 347 vorn 20.12.2013. S. 549).

(1) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen
an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 637/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S 608).

(2) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(2) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

 



(2) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(3) Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 über die Finanzierung, die Verwaltung
und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, Nr. 165/94, (EG) Nr.
2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (LG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 (ABI. L 347 vorn 20.12.2013. S. 549).

(2) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(4) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11.03.2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Einführung von Übergangsvorschriften (ABI. 1.227 vom 31.07.2014, S. 1).

(4) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11.03.2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Einführung von Übergangsvorschriften (ABI. 1.227 vom 31.07.2014, S. 1).

(4) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11.03.2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Einführung von Übergangsvorschriften (ABI. 1.227 vom 31.07.2014, S. 1).

(4) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11.03.2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Einführung von Übergangsvorschriften (ABI. 1.227 vom 3 1.07.20 14, S. I ).

(2) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(4) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11.03.2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Einführung von Übergangsvorschriften (ABI. 1.227 vom 31.07.2014, S. 1).

(2) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(4) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11.03.2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Einführung von Übergangsvorschriften (ABI. 1.227 vom 31.07.2014, S. 1).

(3) Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 über die Finanzierung, die Verwaltung
und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, Nr. 165/94, (EG) Nr.
2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (LG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 (ABI. L 347 vorn 20.12.2013. S. 549).

(2) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(5) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 640/2014 der Kommission vom 11.03.2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 in
Bezug auf das integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem und die Bedingungen für die Ablehnung oder Rücknahme von Zahlungen
sowie für Verwaltungssanktionen im Rahmen von Direktzahlungen, Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen Raum und der Cross-
Compliance (ABI. L 181 vom 20.06.2014, S. 48).

(6) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 der Kommission vom 17.07.2014 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EU)
Nr. 1305/2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raumes (ELER, ABI. E 227 vom 31 07.20 14, S. 18).

(1) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen
an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 637/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S 608).

(2) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(1) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen
an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 637/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S 608).

 



(45) Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28.06.2007 über die ökologi-sche/biologische Produktion und die Kennzeichnung von
ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABl. L 189 vom 20.07.2007, S. 1) sowie
der zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft in der jeweils geltenden Fassung.

(45) Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28.06.2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von
ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABl. L 189 vom 20.07.2007, S. 1) sowie
der zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft in der jeweils geltenden Fassung.

(39) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über
Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 (ABI. EG Nr. I, 347 vom 20. 12.2013 S. 608)

(46) Ausgenommen der Bereiche Aquakultur und Bienenhaltung.

(45) Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28.06.2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von
ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABl. L 189 vom 20.07.2007, S. 1) sowie
der zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft in der jeweils geltenden Fassung.

(45) Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28.06.2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von
ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABl. L 189 vom 20.07.2007, S. 1) sowie
der zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft in der jeweils geltenden Fassung.

(63) Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere
amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit
und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel (ABl. EG Nr. L 95 vom 7.4.2017, S. 1).

(45) Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28.06.2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von
ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABl. L 189 vom 20.07.2007, S. 1) sowie
der zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft in der jeweils geltenden Fassung.

(40) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(40) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(47) Düngeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.06.2017 (BGBl. I S. 1305).

(48) Düngegesetz vom 09.01.2009 (BGBl. I S. 54, 136), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.05.2017 (BGBl. I S.1068) geändert
worden ist.

(47) Düngeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.06.2017 (BGBl. 1 S. 1305).

(47) Düngeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.06.2017 (BGBl. 1 S. 1305).

(47) Düngeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.06.2017 (BGBl. 1 S. 1305).

(47) Düngeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.06.2017 (BGBl. 1 S. 1305).

(47) Düngeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.06.2017 (BGBl. 1 S. 1305).

(48) Düngegesetz vom 09.01.2009 (BGBl. I S. 54, 136), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.05.2017 (BGBl. I S.1068) geändert
worden ist.

(47) Düngeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.06.2017 (BGBl. 1 S. 1305).

(49) Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1)

(47) Düngeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.06.2017 (BGBl. 1 S. 1305).

(50) Die neuen rechtlichen Bestimmungen der DüV § 6 (3) führen zu erhöhten Anforderungen bei der Ausbringung von
Wirtschaftsdünger auf bestelltem Ackerland ab 01.02.2020, auf Grünland, Dauergrünland und Feldfutterbau ab 01.02.2025. Die
Berechnungen müssen ggf. entsprechend angepasst werden.

(48) Düngegesetz vom 09.01.2009 (BGBl. I S. 54, 136), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.05.2017 (BGBl. I S.1068) geändert
worden ist.

 



(48) Düngegesetz vom 09.01.2009 (BGBl. I S. 54, 136), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.05.2017 (BGBl. I S.1068) geändert
worden ist.

(48) Düngegesetz vom 09.01.2009 (BGBl. I S. 54, 136), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.05.2017 (BGBl. I S.1068) geändert
worden ist.

(47) Düngeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.06.2017 (BGBl. 1 S. 1305).

(48) Düngegesetz vom 09.01.2009 (BGBl. I S. 54, 136), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.05.2017 (BGBl. I S.1068) geändert
worden ist.

(51) Bundesimmissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), das durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 02.07.2013 (BGBl. I S. 1943) geändert worden ist.

(52) Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen vom 02.05.2013 (BGBl. I S. 973, 3756).

(48) Düngegesetz vom 09.01.2009 (BGBl. I S. 54, 136), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.05.2017 (BGBl. I S.1068) geändert
worden ist.

(48) Düngegesetz vom 09.01.2009 (BGBl. I S. 54, 136), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.05.2017 (BGBl. I S.1068) geändert
worden ist.

(48) Düngegesetz vom 09.01.2009 (BGBl. I S. 54, 136), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.05.2017 (BGBl. I S.1068) geändert
worden ist.

(47) Düngeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.06.2017 (BGBl. 1 S. 1305).

(47) Düngeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.06.2017 (BGBl. 1 S. 1305).

(53) Verordnung über die Einhaltung von Grundanforderungen und Standards im Rahmen unionsrechtlicher Vorschriften über
Agrarzahlungen (Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung – AgrarZahlVerpflV vom 17.12.2014 (BAnz AT 23.12.2014).

(53) Verordnung über die Einhaltung von Grundanforderungen und Standards im Rahmen unionsrechtlicher Vorschriften über
Agrarzahlungen (Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung – AgrarZahlVerpflV vom 17.12.2014 (BAnz AT 23.12.2014).

(54) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 639/2014 der Kommission vom 11.03.2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 mit
Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen
Agrarpolitik und zur Änderung des Anhangs X der genannten Verordnung (ABl. L 181 vom 20.06.2014, S. 1).

(54) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 639/2014 der Kommission vom 11.03.2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 mit
Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen
Agrarpolitik und zur Änderung des Anhangs X der genannten Verordnung (ABl. L 181 vom 20.06.2014, S. 1).

(39) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(54) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 639/2014 der Kommission vom 11.03.2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 mit
Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen
Agrarpolitik und zur Änderung des Anhangs X der genannten Verordnung (ABl. L 181 vom 20.06.2014, S. 1).

(40) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(54) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 639/2014 der Kommission vom 11.03.2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 mit
Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen
Agrarpolitik und zur Änderung des Anhangs X der genannten Verordnung (ABl. L 181 vom 20.06.2014, S. 1).

(40) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(40) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(39) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über
Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 (ABI. EG Nr. I, 347 vom 20. 12.2013 S. 608)

 



(40) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(40) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(40) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(39) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über
Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 (ABI. EG Nr. I, 347 vom 20. 12.2013 S. 608)

(39) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über
Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 (ABI. EG Nr. I, 347 vom 20. 12.2013 S. 608)

(23) Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) Bekanntmachung vom 31.8.2006 (BGBI. I, S. 2044) in der jeweils geltenden
Fassung

(39) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über
Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 (ABI. EG Nr. I, 347 vom 20. 12.2013 S. 608)

(40) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 347).

(39) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über
Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 (ABI. EG Nr. I, 347 vom 20. 12.2013 S. 608)

(39) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über
Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 (ABI. EG Nr. I, 347 vom 20. 12.2013 S. 608)

(65) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen
an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 637/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 608).

(66) Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1).

(55) i. Verb. M. Entscheidung SA. 39954/2014/N vom 13.08.2015.

(55) i. Verb. M. Entscheidung SA. 39954/2014/N vom 13.08.2015.

(64) i. Verb. m. Entscheidung SA. 39954(2014/N) vom 13.08.2015.

(55) i. Verb. M. Entscheidung SA. 39954/2014/N vom 13.08.2015.

(55) i. Verb. M. Entscheidung SA. 39954/2014/N vom 13.08.2015.

(55) i. Verb. M. Entscheidung SA. 39954/2014/N vom 13.08.2015.

(56) Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1).

(55) i. Verb. M. Entscheidung SA. 39954/2014/N vom 13.08.2015.

(65) Satz 2 ist befristet bis zum 31.12.2022.

(66) Satz 2 ist befristet bis zum 31.12.2022.

(57) ABl. Nr. L 187 vom 26. Juni 2014, Seite 1ff.

(40) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der
ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur

 



Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABI. EU L 347 vom 20.12.2013, S. 487 ff)

(39) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über
Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 (ABI. EG Nr. I, 347 vom 20. 12.2013 S. 608)

(58) Richtlinie 86/465/EWG des Rates vom 14. Juli 1986 betreffend das Gemeinschaftsverzeichnis der benachteiligten
landwirtschaftlichen Gebiete im Sinne der Richtlinie 75/268/EWG (ABl. EWG L 273 vom 24.9.1986, S.1 ff)

(59) Richtlinie 75/268/EWG des Rates vom 28. April 1975 über die Landwirtschaft in Berggebieten und in bestimmten benachteiligten
Gebieten (ABl. EWG L 128 vom 19.05.1975, S. 1 ff).

(60) Richtlinie 92/92/EWG des Rates vom 9. November 1992 zur Änderung der Richtlinie 86/465/EWG betreffend das
Gemeinschaftsverzeichnis der benachteiligten landwirtschaftlichen Gebiete im Sinne der Richtlinie 75/268/EWG (Deutschland)  Neue
Bundesländer (ABl. EWG L 338 vom 23.11.1992, S. 1 ff).

(61) Entscheidung der Kommission 97/172/EG vom 10. Februar 1997 zur Änderung der Abgrenzung der gemäß Richtlinie 75/268/EWG in
Deutschland benachteiligten Gebiete (ABl. EG L 72 vom 13.3.97, S. 1 ff).

(62) Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die
Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr.
165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABl. EU L 347 vom 20.12.2013, Seite
549 ff).

 Drucken

© 2021 www.bmwi.de RSS Benutzerhinweise Inhaltsverzeichnis Impressum Barrierefreiheit Datenschutz

Service

 

javascript:window.print();
http://www.bmwi.de
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Service/RSS/rss.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Meta/Benutzerhinweise/benutzerhinweise.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Meta/Inhaltsverzeichnis/inhaltsverzeichnis.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Meta/Impressum/impressum.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Meta/Barrierefreiheit/barrierefreiheit.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Meta/Datenschutz/datenschutz.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMEL/agrarstruktur-kuestenschutz-bund.html#Start


FÖRDERPROGRAMM

Fördergrundsätze kleine Wasserkraft

Förderdatenbank - Förderprogramme - Fördergrundsätze kleine https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/L...

1 von 8 10.09.2021, 22:19

http://www.bmwi.de/
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html


Förderart: Zuschuss

Förderbereich: Energieefzienz & Erneuerbare Energien, Infrastruktur

Fördergebiet: Baden-Württemberg

Förderberechtigte: Privatperson, Kommune, Unternehmen, Öffentliche Einrichtung,
Verband/Vereinigung

Fördergeber:

Ansprechpunkt:

Weiterführende Links:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
(https://www.foerderdatenbank.de/ FDB/Content/DE/Foerdergeber/U/um_bw-
ministerium_fuer_umwelt_klima_und_energiewirtschaft_baden_wuerttemberg.html )

zuständiges Regierungspräsidium in Baden-Württemberg
(https://www.foerderdatenbank.de/ FDB/Content/DE/Kontakt/_Uebergeordnet
/Z/zustaendiges-regierungspraesidium-bw.html )

Regierungspräsidien Baden-Württemberg (https://www.foerderdatenbank.de
/https://rp.baden-wuerttemberg.de/Seiten/Startseite.aspx)

Fördergrundsätze „Kleine Wasserkraft“ (https://www.foerderdatenbank.de/https:
//rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Foerderungen/Seiten
/FB87/Wasserkraft.aspx)
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Richtlinie

Fördergrundsätze kleine Wasserkraft

– Anpassung 2017 –
vom 10. August 2017

1. Zuwendungsziel, Rechtsgrundlagen und Zuwendungszweck

1.1 Ziel ist es, die technische Modernisierung der kleinen Wasserkraft zu fördern und die vorhandenen
Potenziale unter Beachtung der ökologischen Rahmenbedingungen efzient zu nutzen.

1.2 Zuwendungen werden nach Maßgabe dieser Richtlinie sowie der §§ 23 und 44 der
Landeshaushaltsordnung (LHO), der Verwaltungsvorschriften hierzu und der Regelungen des
Landesverwaltungsverfahrensgesetztes (LVwVfG) im Rahmen der im Staatshaushaltsplan verfügbaren Mittel
gewährt.

1.3 Ein Anspruch auf Gewährung eines Zuschusses besteht nicht.

1.4 Fördertatbestände:

Gefördert werden:

• Technische Modernisierung von im Betrieb bendlichen Anlagen einschließlich der Erfüllung der
Anforderungen nach §§ 33 bis 35 WHG. Dies gilt für Anlagen mit einer Leistung >= 100 kW (Kilowatt) und
< 1.000 kW (Kilowatt) .

• Revitalisierungen von bestehenden, momentan nicht im Betrieb bendlichen Anlagen oder
Querbauwerken einschließlich der Erfüllung der Anforderungen nach §§ 33 bis 35 WHG. Dies gilt
ebenfalls für Anlagen mit einer Leistung >= 100 kW (Kilowatt) und < 1.000 kW (Kilowatt) .

• Anlagen mit einer Leistung >= 100 kW (Kilowatt) und < 1.000 kW (Kilowatt) zur Erschließung ökologisch
verträglicher Potenziale. Grundlage für die Potenzialermittlung sind die Landespotenzialstudien. Dabei
sind die Anforderungen der §§ 33 bis 35 WHG einzuhalten.

Kurzzusammenfassung Zusatzinfos  Rechtsgrundlage
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Für die Anlagen ist jeweils die optimale Jahresarbeit zu erreichen, indem die jeweilige Anlage technisch und
hydraulisch optimiert wird.

2. Altfälle

Gefördert werden können ergänzend zu 1.4 auch Maßnahmen, die bei Einstellung des Förderprogramms im
September 2014 bewilligungsreif und bei den Bewilligungsstellen aktenkundig waren ab einer Leistung >= 40
kW (Kilowatt) .

3. Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts als
Eigentümer oder rechtmäßige Betreiber von Wasserkraftanlagen oder Querbauwerken.

Zuwendungen können Unternehmen erhalten, wenn sie die Kriterien der EU (Europäische Union)
-Kommission für kleine und mittlere Unternehmen erfüllen:

• Jahresumsatz geringer als 10 Mio. (Millionen) EUR bzw. 50 Mio. (Millionen) EUR oder Jahresbilanzsumme
geringer als 10 Mio. (Millionen) EUR bzw. 43 Mio. (Millionen) EUR,

• weniger als 50 bzw. 250 Beschäftigte,

• Beteiligung eines Nicht-KMU (kleine und mittlere Unternehmen) am Unternehmen geringer als 25%,

• Zuwendungen innerhalb der letzten drei (Steuer-) Jahre unter 200.000 EUR.

4. Zuwendungsart

Es wird ein Zuschuss zum Fehlbedarf – ermittelt entsprechend Anlage 1 – gewährt.

Die Förderung erfolgt im Wege einer Projektförderung (nach VV Nr. 2.1 zu § 23 LHO).

5. Zuwendungsform und Finanzierungsart, Höhe der Zuwen-dungen

5.1 Zuwendungsform

Die Zuwendung erfolgt in Form eines Zuschusses. 

5.2 Finanzierungsart
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Die Zuwendungen werden im Wege einer Fehlbedarfsnanzierung als Anteilsnanzierung gewährt.

5.3 Finanzierungsmittel Dritter und Zuschüsse aus anderweitiger Förderung

Finanzierungsmittel Dritter und andere Fördermittel der öffentlichen Hand sind grundsätzlich von den
zuwendungsfähigen Ausgaben abzuziehen.

Eine Einspeisevergütung nach EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) in der jeweils geltenden Fassung ist bei der
Ermittlung des Fehlbedarfs betragsmindernd zu berücksichtigen, vgl. Anlage 1.

5.4 Höhe der Zuwendungen

Gewährt werden Förderungen ab 10.000 Euro, die Höchstgrenze der Förderung liegt bei 200.000 Euro.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Zuwendungen nur bis zu einem Anteil von 40% der zuwendungsfähigen
Ausgaben gewährt werden können.

Gleichzeitig darf die Zuwendung folgenden Anteil des nach Anlage 1 ermittelten Fehlbedarfs nicht
überschreiten:

• 65% für kleinere Unternehmen

• 55% für mittlere Unternehmen

entsprechend der Mitteilungen der europäischen Kommission zu den Leitlinien für staatliche Umweltschutz-
und Energiebeihilfen 2014 – 2020 (2014/C200/1, Amtsblatt der Europäischen Union vom 28.06.2014,
Anhang 1).

Die Höchstförderung kann innerhalb von drei Steuerjahren (Kalenderjahren) nur einmal gewährt werden.

6. Zuwendungsvoraussetzungen

Ein Vorhaben kann gefördert werden, wenn

• eine erforderliche wasserrechtliche Zulassung der unteren Wasserbehörde vorliegt,

• das Vorhaben noch nicht begonnen wurde (Vorhabenbeginn ist die Auftragsvergabe für Bauleistungen,
Planungsleistungen sind davon nicht berührt),

• und unter der Berücksichtigung, dass andere Fördermittel der öffentlichen Hand bevorzugt in Anspruch
zu nehmen sind.
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7. Zuwendungsfähige und nicht zuwendungsfähige Ausgaben

Zuwendungsfähig sind folgende Maßnahmen:

• Investitionen in technische oder bauliche Anlagen, inklusive Grunder-werb u.s.w. und einschließlich der
Investitionen, die sich aus den Anfor-derungen der §§ 33 bis 35 WHG ergeben.

• Ingenieurleistungen werden pauschal mit 10% der zuwendungsfähigen Ausgaben berücksichtigt.

Nicht zuwendungsfähig sind folgende Maßnahmen:

• Ausgaben, die mit dem Vorhaben anfallen, aber nicht dem Förderziel dienen, oder die im Interesse Dritter
ausgeführt werden oder von ihnen verursacht wurden und von diesen auszugleichen sind

• Erneuerungs- und Sanierungsvorhaben, die auf eine unsachgemäße Instandhaltung oder Behandlung
bzw. vernachlässigte Unterhaltung zurückzuführen sind

• Steuern, Verwaltungskosten, Genehmigungsgebühren, Versicherungsbeträge, Kosten für
Informationsmaterial, Besichtigungsreisen, Richtfeste, Einweihungen u.ä.

• die nach VV Nr. 1.3 zu § 23 LHO und nach VV Nr. 2.2.1 – 2.2.5 zu § 44 LHO genannten Leistungen.

Die Vorhaben werden grundsätzlich in der Reihenfolge der Bedeutung hinsichtlich der Ziele der
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme der Wasserrahmenrichtlinie und einer bestmöglichen,
efzienten Nutzung der Ressource Wasser gefördert. Die Reihenfolge legt die oberste Wasserbehörde nach
Vorschlag der Bewilligungsbehörden fest.

8. Verfahren – Antrag und Bewilligung

8.1 Zuständige Behörden:

Bewilligungsstelle ist das Regierungspräsidium.

Zuständig für die Prüfung der Anträge sind die unteren Wasserbehörden.

8.2 Antragstellung:

Zuwendungen sind auf Basis der auf der Homepage des Ministeriums für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft eingestellten Formulare bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen.

Förderanträge sind spätestens bis zum 31. März oder bis zum 31. Oktober in zweifacher Fertigung bei der
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unteren Wasserbehörde einzureichen. Ein weiteres Antragsexemplar ist elektronisch direkt an die
Bewilligungsstelle zu übersenden.

Abweichend hiervon können im Jahr 2017 Förderanträge ergänzend auch zum 15. September eingereicht
werden.

Dem Zuwendungsantrag sind die im Antragsformular angegebenen Nachweise und Unterlagen beizufügen.

8.3 Antragsbearbeitung:

Die untere Wasserbehörde legt die geprüften Antragsunterlagen zusammen mit ihrer Stellungnahme der
Bewilligungsstelle vor.

8.4 Bewilligung:

Die Bewilligungsstelle bewilligt die Zuwendung durch einen schriftlichen Zuwendungsbescheid.

Die untere Wasserbehörde und die Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) erhalten eine
Mehrfertigung des Bescheids.

9. Vorhabenbegriff und Durchführungszeiträume

Vorhaben sind einzeln abgrenzbare, für sich funktionsfähige Projekte. Die Vorhaben müssen im Jahr der
Bewilligung begonnen werden. Im Einzelfall kann die Bewilligungsstelle die Frist des Baubeginns auf Antrag
verlängern. Die Vorhaben sind i.d.R. innerhalb des Bewilligungsjahres, längstens jedoch innerhalb von drei
Jahren zum Abschluss zu bringen. Innerhalb des darauffolgenden Jahres ist der
Schlussverwendungsnachweis über die untere Wasserbehörde der Bewilligungsstelle vorzulegen.

10. Überwachung

Die untere Wasserbehörde überwacht die Verwendung der Zuwendung nach VV Nr. 9.1 zu § 44 LHO und den
hierzu in den Nebenbestimmungen getroffenen Regelungen.

Die Bewilligungsstelle kann diese Aufgabe auch selbst übernehmen oder Dritte damit beauftragen.

11. Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis ist auf Basis der VV Nr. 10 zu § 44 LHO und den hierzu in den
Nebenbestimmungen getroffenen Regelungen zu erbringen.
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Der zu erbringende zahlenmäßige Nachweis und Verwendungsnachweis ist vom Zuwendungsempfänger
sachlich und rechnerisch festzustellen und der unteren Wasserbehörde zu übersenden.

Die untere Wasserbehörde legt den Verwendungsnachweis mit ihrem Prüfvermerk der Bewilligungsstelle
vor.

Die Bewilligungsstelle setzt nach diesen Unterlagen die Zuwendung endgültig fest (Festsetzungsbescheid).

Bei allen Vorhaben bleiben Mehrausgaben unberücksichtigt. Bei Minderausgaben wird das Vorhaben erneut
geprüft. Sollte das Vorhaben dann nicht förderfähig sein oder die Fehlbedarfsnanzierung aufgrund der
tatsächlichen Kosten geringer ausfallen, ist bei der Festsetzung die Zuwendung entsprechend anzupassen.

Die Bewilligungsstelle teilt das Ergebnis dem Zuwendungsempfänger, der unteren Wasserbehörde und der
L-Bank mit. Die Auszahlung erfolgt mit der Schlussverwendung.

12. Erfolgskontrolle

Spätestens ein Jahr nach Inbetriebnahme der Gesamtmaßnahme ist anhand der Vorgaben des
Förderbescheides durch die untere Wasserbehörde zu überprüfen, ob der Erfolg der Förderung erreicht
wurde.

Der Nachweis ist vom Antragsteller unaufgefordert vorzulegen und plausibel zu verdeutlichen.

13. Inkrafttreten der Fördergrundsätze

Die Fördergrundsätze treten mit dem Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Drucken

© 2021 www.bmwi.de
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Förderart: Zuschuss

Förderbereich: Umwelt- & Naturschutz, Infrastruktur, Landwirtschaft & Ländliche Entwicklung

Fördergebiet: Baden-Württemberg

Förderberechtigte: Kommune, Öffentliche Einrichtung

Fördergeber:

Ansprechpunkt:

Weiterführende Links:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
(https://www.foerderdatenbank.de/ FDB/Content/DE/Foerdergeber/U/um_bw-
ministerium_fuer_umwelt_klima_und_energiewirtschaft_baden_wuerttemberg.html )

zuständiges Regierungspräsidium in Baden-Württemberg
(https://www.foerderdatenbank.de/ FDB/Content/DE/Kontakt/_Uebergeordnet
/Z/zustaendiges-regierungspraesidium-bw.html )

Regierungspräsidien Baden-Württemberg (https://www.foerderdatenbank.de
/https://rp.baden-wuerttemberg.de/Seiten/Startseite.aspx)

Themenportal "Wasser" (https://www.foerderdatenbank.de/https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/WasserBoden/Seiten/default.aspx)
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Richtlinie

Richtlinien des Umweltministeriums für die Förderung wasserwirtschaftlicher Vorhaben
(Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2015 - FrWw 2015)

Vom 21.07.2015 – Az.: 5-8907.00/5

I. Allgemeine Bestimmungen

1 Zuwendungsziel, Rechtsgrundlagen

1.1 Das Land gewährt Zuwendungen für wasserwirtschaftliche Vorhaben von öffentlichem Interesse. Mit den
Zuwendungen sollen insbesondere Vorhaben zur nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung und zur
wasserwirtschaftlichen Daseinsvorsorge entsprechend den Zweckbestimmungen des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) gefördert werden.

1.2 Zuwendungen werden nach Maßgabe dieser Richtlinien sowie der §§ 23 und 44 der
Landeshaushaltsordnung (LHO), der Verwaltungsvorschriften hierzu und der Regelungen des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) im Rahmen der nach dem Staatshaushaltsplan verfügbaren
Mittel gewährt. Die Bewilligungsstelle entscheidet aufgrund ihres pichtgemäßen Ermessens.

1.3 Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht.

2 Zuwendungszweck

Das Land fördert die notwendigen Vorhaben zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung (Abschnitt II) nach wasserwirtschaftlichen Prioritäten, auch um unzumutbar hohe
Gebühren- und Beitragsbelastungen für die Bürgerinnen und Bürger zu vermeiden. Ebenso werden für
wasserbauliche und gewässerökologische Vorhaben (Abschnitt III), deren Ausgaben weniger einzelnen
Nutzern als der Allgemeinheit zuzurechnen sind, Zuwendungen gewährt.

3 Zuwendungsempfänger

Kurzzusammenfassung Zusatzinfos  Rechtsgrundlage
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Zuwendungen können Gebietskörperschaften (einschließlich deren Eigenbetriebe) sowie öffentlichrechtliche
Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (zum Beispiel Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände)
und kommunale Unternehmen in privater Rechtsform mit einem kommunalen Anteil von mehr als 50 von
Hundert erhalten. Kommunale Landesverbände in Baden-Württemberg können Zuwendungen im Rahmen
des Gemeinschaftsprojekts „Landesweite Erstellung von Hochwassergefahrenkarten“ erhalten.

Die Zweckverbände Bodenseewasserversorgung, Landeswasserversorgung, Wasserversorgung
Nordostwürttemberg und „Kleine Kinzig“ erhalten keine Zuwendungen.

4 Zuwendungsart

Zuwendungen werden zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers für einzelne abgegrenzte
Vorhaben gewährt (Projektförderung nach VV Nr. 2.1 zu § 23 LHO).

5 Zuwendungsform und Finanzierungsart, Höhe der Zuwendungen

5.1 Zuwendungsform

Die Zuwendungen werden in Form von Zuschüssen gewährt.

5.2 Finanzierungsart

Die Zuwendungen werden im Wege der Anteilsnanzierung gewährt. Für Vorhaben nach Nr. 12.4 im Rahmen
des Gemeinschaftsprojekts werden jedoch die gesamten zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt
(Vollnanzierung), für Maßnahmen nach Nr. 15.2 ein Festbetrag (Festbetragsnanzierung).

5.3 Finanzierungsmittel Dritter

Finanzierungsmittel Dritter sind grundsätzlich von den zuwendungsfähigen Ausgaben abzuziehen. Dies gilt
nicht für sogenanntes Ökosponsoring.

5.4 Höhe der Zuwendungen

Die Höhe der Zuwendungen richtet sich nach den in Nrn. 11 und 15 genannten Fördersätzen sowie nach der
in Nr. 7 genannten Pauschale.

Die Zuwendung wird auf volle 100 EUR gerundet.

5.5 Bagatellgrenzen
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Zuwendungen unter 10 000 EUR werden nicht gewährt. Bei Zuwendungen für Maßnahmen nach Nrn. 12.4,
12.6 und12.7 beträgt die Bagatellgrenze 5 000 EUR. Ausgenommen von der Bagatellgrenze sind
Zuwendungen nach Nrn. 10.2 und 15.2.

6 Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen

Ein Vorhaben kann gefördert werden, wenn

• es dem Wohl der Allgemeinheit dient und nach Art und Umfang aus wasserwirtschaftlichen oder
gewässerökologischen Gründen erforderlich ist,

• es, soweit erforderlich, Bestandteil einer mit der unteren Wasserbehörde abgestimmten
Gesamtkonzeption ist, welche den wasserwirtschaftlichen und ökonomischen Anforderungen entspricht,
und

• die notwendigen Rechtsverfahren und die sonstigen erforderlichen Verfahren (zum Beispiel Grunderwerb)
zum Zeitpunkt der Antragstellung abgeschlossen sind oder vor dem Abschluss stehen. Dies gilt auch für
die einzelnen Teilvorhaben.

Die Vorhaben werden grundsätzlich in der Reihenfolge der Dringlichkeit nach übergeordneten
wasserwirtschaftlichen und gewässerökologischen Gesichtspunkten gefördert.

Zuwendungsfähig sind nur die Ausgaben, die bei sparsamer und wirtschaftlicher Durchführung des
Vorhabens unmittelbar notwendig sind, um den Zweck des Vorhabens zu erreichen. Die Wirtschaftlichkeit ist
entsprechend Muster 2 nachzuweisen.

7 Ausgaben für Planung und Bauleitung

Zuwendungsfähig sind die Ausgaben für Planung und Bauleitung pauschal mit einem Zuschlag auf die
zuwendungsfähigen Ausgaben entsprechend nachfolgender Tabelle. Damit sind auch die Ausgaben für den
Sicherheits- und Gesundheitskoordinator abgegolten.

Zuwendungsfähige Ausgaben in Euro Pauschale

bis 20.000 30%

bei 100.000 20%

bei 400.000 15%
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bei 2.000.000 10%

bei/ab 20.000.000 8%

Zwischenwerte werden geradlinig interpoliert und auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet.

Von den zuwendungsfähigen Ausgaben zur Berechnung der Pauschale sind insbesondere getrennt
zuwendungsfähige Gutachten, Konzeptionen und Untersuchungen sowie Grunderwerbskosten und
Nutzungsentschädigungen nach Abschnitt III abzuziehen.

II. Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

8 Fördergrundsätze

8.1 Allgemeines

Die Ausgaben für die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind grundsätzlich über
kostendeckende Beiträge und/oder Gebühren/Entgelte zu nanzieren.

8.2 Zweckverbände

Körperschaften des öffentlichen Rechts, die nicht Gebietskörperschaft sind ( zum Beispiel Zweckverbände)
und die nicht unmittelbar von den Nutzern Wasser- oder Abwasserentgelt erheben, können für Mitglieder
Zuwendungen beantragen und erhalten, soweit diese die Zuwendungsvoraussetzungen erfüllen. Die
Zuwendungsempfänger haben sicherzustellen, dass die Zuwendung den betreffenden Mitgliedern zukommt.

8.3 Härtefälle

Für eine Kanalsanierungsmaßnahme sowie die Sanierung von Ortsverteilungsnetzen der Wasserversorgung
kann in begründeten Einzelfällen bei Vorliegen einer besonderen Härte entsprechend der Nr. 11.1.3 eine
Zuwendung gewährt werden. Für Härtefälle werden jährlich maximal 15 von Hundert der in der
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zur Verfügung stehenden Mittel verwendet.

9 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

Thermische Entsorgung von Klärschlamm

Eine Zuwendung für Vorhaben auf Kläranlagen kann grundsätzlich nur bewilligt werden, wenn der
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Antragsteller den auf der zugehörigen Kläranlage anfallenden Klärschlamm nachweislich thermisch entsorgt.

10 Fördertatbestände

10.1 Zuwendungsfähige Ausgaben nach Regelförderung (Nr. 11.1)

10.1.1 Ausgaben für Investitionen, die zum Betrieb der öffentlichen Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung unmittelbar erforderlich sind. Ausgaben für Investitionen an Abwasseranlagen und
Anlagen der Wasserversorgung, die durch andere Baumaßnahmen (zum Beispiel Straßenbau,
Hochwasserschutz) verursacht werden, sind in der diesen Maßnahmen zurechenbaren Ausgabenhöhe nicht
zuwendungsfähig.

10.1.2 Investitionsumlagen an Zweckverbände, soweit das Vorhaben nicht beim Zweckverband gefördert
wurde.

10.1.3 Ausgaben für die Beseitigung von Hochwasser- und Unwetterschäden an Wasserversorgungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen.

In diesen Fällen sind die Voraussetzungen nach VV Nr. 1.2.1 zu § 44 LHO gegeben.

10.1.4 Ausgaben für spezisch strukturverbessernde Vorhaben der Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung auf der Grundlage von Gutachten nach Nummer 10.2.2.

10.1.5 Ausgaben für Vorhaben zur Eliminierung von organischen Spurenstoffen aus dem Abwasser.

10.1.6 Ausgaben für die erstmalige großtechnische Umsetzung innovativer Verfahren in der
Abwasserbehandlung und Wasserversorgung, insbesondere zur Steigerung der Energieefzienz.

10.1.7 Ausgaben für Vorhaben zur erstmaligen Ausleitung von Abwasser aus rechtskräftig festgesetzten
Wasserschutzgebieten.

10.1.8 Bei egiearbeiten Ausgaben für das eigene Personal ohne Gemeinkostenanteil

10.2 Zuwendungsfähige Ausgaben nach festen Fördersätzen (Nr. 11.2)

10.2.1 Ausgaben für besondere Leistungen im Rahmen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen zur
Optimierung abgeschlossener Planungen, falls diese Untersuchungen nicht zu einer wirtschaftlichen Lösung
führten.

10.2.2 Ausgaben für Gutachten zur Strukturverbesserung bis höchstens 100.000 Euro, im Bereich der
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Wasserversorgung zur Erhöhung der Versorgungssicherheit und im Bereich der Abwasserbeseitigung zur
Konzentration von Abwasserbehandlungsanlagen.

Die Gutachten dienen zur Beseitigung struktureller Dezite aufgrund niedriger spezischer Anschlussdichte.

10.2.3 Ausgaben für die fachtechnische Abgrenzung von Wasserschutzgebieten bis höchstens 100 000 Euro.

10.2.4 Ausgaben für Konzeptionen und Untersuchungen, insbesondere zur Eliminierung organischer
Spurenstoffe sowie zur Optimierung entsprechender Anlagen oder zur Fremdwassersanierung.

10.2.5 Ausgaben für Gutachten zur Verbesserung der Energieefzienz einschließlich der
Wärmerückgewinnung im Bereich der Abwasserbehandlung und der Wasserversorgung.

10.3 Nicht zuwendungsfähige Ausgaben

Alle übrigen Ausgaben sind nicht zuwendungsfähig. Hierbei handelt es sich insbesondere um:

10.3.1 Ausgaben für Maßnahmen, die in Zusammenhang mit Erschließungen stehen (zum Beispiel
Baugebietserschließungen, Leitungserweiterungen, Bau und Ausbau von Wasserversorgungs- und
Abwasserbehandlungsanlagen) sowie für Ortsverteilungsnetze in der Wasserversorgung.

10.3.2 Verwaltungskosten einschließlich Genehmigungsgebühren, Versicherungsbeiträgen, Betriebs- und
Unterhaltungskosten, Kosten des Geschäftsbedarfs und des eigenen Personals mit Ausnahme der Nr. 10.1.8.

10.3.3 Ausgaben für Grunderwerb, Vermessungs- und Wiedervermarktungskosten sowie sonstige
Nebenkosten.

10.3.4 Entschädigungen einschließlich Ausgaben zum Zwecke der Beweissicherung.

10.3.5 Ausgaben für die Sanierung und Erneuerung von Anlagen (mit Ausnahme von Elektro-, Mess-, Steuer-
und Regelungstechnik für Regenüberlaufbecken).

11 Ermittlung des Fördersatzes

11.1 Regelfördersatz

Das gemäß Muster 1 ermittelte maßgebliche Wasser- und Abwasserentgelt in €/m³ bildet den Maßstab für
die Ermittlung des Regelfördersatzes. Maßgeblich nach Muster 1 sind die gemittelten Gebühren des Jahres
der Antragstellung und des Vorjahres.
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11.1.1 Für Vorhaben nach Nr. 10.1 beträgt der Regelfördersatz bei einem maßgeblichen Wasser- und
Abwasserentgelt von 5,90 €/m³ 20 von Hundert und ab 7,30 €/m³ 80 von Hundert.

Der dazwischenliegende Fördersatz wird geradlinig interpoliert und auf eine Stelle hinter dem Komma
gerundet.

Für Vorhaben nach Nr. 10.1.4 beträgt der Fördersatz unabhängig vom maßgeblichen Wasser- und
Abwasserentgelt mindestens 25 von Hundert. Liegt der Regelfördersatz nach Satz 1 darüber, so gilt dieser.

11.1.2 Für Vorhaben nach Nr. 10.1.5, 10.1.6 und 10.1.7 wird der Regelfördersatz nach Nr. 11.1.1 um einen
Bonus in Höhe von 20 von Hundert erhöht und beträgt maximal 80 von Hundert. Wird die Antragsschwelle
nach Nr. 11.1.1 nicht erreicht, werden davon abweichend die Ausgaben mit 20 von Hundert gefördert.

11.1.3 Für Vorhaben nach Nr. 8.3 (Härtefälle) beträgt der Fördersatz bei einem maßgeblichen Wasser- und
Abwasserentgelt von 6,90 €/m³ 20 von Hundert und ab 8,30 €/m³ 80 von Hundert der zuwendungsfähigen
Ausgaben. Der dazwischenliegende Fördersatz wird geradlinig interpoliert und auf eine Stelle hinter dem
Komma gerundet. Eine besondere Härte liegt dann vor, wenn das Wasser- und Abwasserentgelt die oben
angeführte Förderschwelle erreicht.

11.2 Feste Fördersätze

Ausgaben nach Nr. 10.2 werden mit 50 von Hundert gefördert.

III. Wasserbau und Gewässerökologie

12 Fördertatbestände

Gefördert werden können:

12.1 Hochwasserschutz und Vorutbeschaffung

• Der Ausbau von Gewässern,

• Maßnahmen zur Vorutbeschaffung einschließlich der Fassung des wild zuießenden Wassers aus
Außenbereichen auf der Grundlage eines Gesamtkonzeptes zum Schutz von bebauten Gebieten, die vor
dem18.12.1999 erschlossen wurden,

• Neubau, Erweiterung, Erneuerung und Sanierung von Rückhalte- und Speicherbecken, Dämmen, Seen
und Teichen,

soweit die Vorhaben dem Hochwasserschutz oder dem Schutz gegen Sohlerosion dienen und ein

Förderdatenbank - Förderprogramme - Förderung https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/L...

9 von 17 10.09.2021, 22:21



Hochwasseralarm und -einsatzplan vorliegt.

Bei Becken mit überörtlicher Bedeutung nach § 63 Absatz 3 WG von vor dem 22. April 1997 bestehenden
Wasserverbänden sind auch Ausgaben für den Betrieb, die Bauwerksüberwachung, die Unterhaltung und die
Instandsetzung zuwendungsfähig.

12.2 Objektschutz

Vorhaben des Objektschutzes, wenn diese sich aufgrund einer Untersuchung zur Optimierung des
Hochwasserschutzes in der Kombination mit oder als Alternative zu Vorhaben nach Nr. 12.1 als
wasserwirtschaftlich und wirtschaftlich sinnvolle Lösung ergeben und soweit ein Hochwasseralarm und
-einsatzplan vorliegt.

12.3 Vertiefte Überprüfung nach DIN 19700

Vertiefte Überprüfungen nach DIN 19700 an Rückhalte- und Speicherbecken, Seen und Teichen.

12.4 Hochwassergefahrenkarten

Erarbeitung und Fortschreibung von Hochwassergefahrenkarten.

12.5 Naturnahe Entwicklung

Vorhaben zur naturnahen Entwicklung von Gewässern, insbesondere

• Wiederherstellung der Durchgängigkeit und damit zusammenhängende Entschädigungen,

• auf die Typologie des Gewässers abgestimmte, naturnahe Umgestaltungen,

• Wiederanbindung von Auen und Altarmen.

Vorhaben zur naturnahen Entwicklung müssen in einem Gewässerentwicklungskonzept beziehungsweise
–plan oder im Maßnahmenprogramm nach § 82 WHG beschrieben und begründet sein. Dies gilt nicht für
Maßnahmen, die nach Hochwasserschäden anstelle der Wiederherstellung des alten Zustands durchgeführt
werden. In diesen Fällen sind die Voraussetzungen nach VV Nr. 1.2.1 zu § 44 LHO gegeben.

12.6 Gewässerentwicklungsächen

Erwerb oder dingliche Sicherung von Gewässerentwicklungsächen, einschließlich des
Gewässerrandstreifens, zur Erhaltung naturbelassener Gewässer oder zur Erreichung eines naturnahen
Gewässerzustandes auf Grundlage eines Gewässerentwicklungskonzeptes beziehungsweise -planes oder des
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Maßnahmenprogrammes nach§ 82 WHG.

12.7 Flussgebietsuntersuchungen, Gewässerentwicklungskonzepte und -pläne, Gutachten

Flussgebietsuntersuchungen und gewässerökologische Untersuchungen, Gewässerentwicklungskonzepte
und -pläne sowie Untersuchungen und Konzepte zum wasserwirtschaftlichen Management von
Starkregenereignissen mit der Maßgabe, dass sie in den Bauleitplanungen der entsprechenden Kommunen
berücksichtigt werden.

13 Zuwendungsfähige Ausgaben

Zuwendungsfähig sind Ausgaben, die unmittelbar für die Vorhaben nach Nr. 12.1 bis 12.7 erforderlich sind.

Bei Vorhaben des Hochwasserschutzes nach Nr. 12.1 und 12.2 wird der Hochwasserschutzgrad bis zu einem
Bemessungsabuss, der sich an einem 100-jährlichen Hochwasser orientiert, als zuwendungsfähig
anerkannt.

Im Zusammenhang mit den Fördertatbeständen nach Nr. 12 sind auch zuwendungsfähig:

13.1 Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken beziehungsweise Grundstücksteilächen und beschränkten
dinglichen Rechten, die für Vorhaben nach Nr. 12.1, 12.2 oder 12.5 erworben worden sind und für die
betreffenden Vorhaben dauerhaft benötigt werden. Zuwendungsfähig sind auch Grunderwerbsnebenkosten.

13.2 Nutzungsentschädigungen beim Bau des Vorhabens mit Ausnahme der Entschädigungen an den
Bauträger, oder bei Verbänden an dessen Mitglieder. Bei Wasserbecken nach § 63 Absatz 3 WG gilt dies auch
in Zusammenhang mit dem Betrieb.

13.3 Ausgaben für Investitionen zur nachhaltigen Bewusstseinsbildung in unmittelbarem Zusammenhang
mit Vorhaben nach Nr. 12.5. Die zuwendungsfähigen Ausgaben betragen hier höchstens zusätzlich 30 von
Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben des Vorhabens nach Nr. 12.5 und maximal 200 000 EUR. ()

Ausgaben für Informationstafeln bei Vorhaben nach Nr. 12.1 und 12.2.

13.4 Ausgaben für die Gewässerstrukturkartierung nach dem hierfür maßgeblichen Feinverfahren Baden-
Württemberg.

13.5 Planmäßige mobile Hochwasserschutzsysteme nach Nr. 12.1 und 12.2.

13.6 Bei Regiearbeiten Ausgaben für das eigene Personal ohne Gemeinkostenanteil.
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14 Nicht zuwendungsfähige Ausgaben

Alle übrigen Ausgaben, sind nicht zuwendungsfähig. Hierbei handelt es sich insbesondere um:

14.1 Ausgaben für Hochwasserschutzvorhaben nach Nr. 12.1 und 12.2, wenn diese überwiegend dem Schutz
von Baugebieten dienen sollen, für die im Bauleitplanverfahren von der zuständigen Behörde auf die Lage in
einem festgesetzten beziehungsweise fachtechnisch abgegrenzten
Überschwemmungsgebiet/hochwassergefährdeten Gebiet hingewiesen wurde.

14.2 Verwaltungskosten einschließlich Genehmigungsgebühren, Versicherungsbeiträgen, Kosten des
Geschäftsbedarfs und des eigenen Personals mit Ausnahme der Nummer 13.6.

14.3 Entschädigungen einschließlich Ausgaben zum Zwecke der Beweissicherung, insbesondere auch für
Nutzungsausfall, außer den unter 12.5 und 13.2 genannten.

15 Ermittlung des Fördersatzes

15.1 Fördersatzermittlung für Vorhaben nach Nr. 12.1 und 12.2

Zuwendungsfähige Ausgaben in Euro pro

Einwohner/in

Fördersatz in von Hundert der

zuwendungsfähigen Ausgaben

ab 15 20

75 55

ab 150 70

Zwischenwerte werden geradlinig interpoliert und auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet.

Bis zum Erreichen des durch Gemeinderatsbeschluss oder in der Verbandssatzung festgelegten
Hochwasserschutzgrades kann zur Ermittlung des Fördersatzes die Summe der Ausgaben der einzelnen
durchzuführenden Vorhaben auf Grundlage eines Gesamtkonzeptes zusammengefasst werden, wenn

• deren Zweckmäßigkeit durch eine hydrologisch-hydraulische Untersuchung,

• deren Wirtschaftlichkeit nachgewiesen wurde und

• sie ununterbrochen in einem angemessenen Zeitraum, der von Beginn des ersten Vorhabens von der
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Bewilligungsstelle

festgelegt wird, realisiert werden.

Für Vorhaben, die gleichzeitig auch Zielen nach Nr. 12.5 dienen, erfolgt die Fördersatzermittlung anteilig
nach Nr.15.1 und 15.5.

15.2 Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Becken mit überörtlicher Bedeutung (§ 63 Absatz 3 WG)

Nach Abschluss der Bauarbeiten an den jeweiligen Becken wird für Betrieb und Unterhaltung dieser Becken
jährlich eine pauschale Zuwendung gewährt. Bei Instandsetzungsmaßnahmen kann der seinerzeitige
Fördersatz, jedoch maximal 70 von Hundert gewährt werden.

Die Höhe der jährlichen Zuwendung wird je Verband alle fünf Jahre neu berechnet und richtet sich nach dem
Betriebskostenanteil des indexierten durchschnittlichen Unterhaltungsaufwandes des vorangegangenen
5-Jahres- Zeitraums. Sie ist von den jeweils zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln abhängig.

In nachgewiesenen Härtefällen kann mit Zustimmung des Umweltministeriums der Fördersatz für
Instandsetzungsmaßnahmen auf bis zu 90 von Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben erhöht werden.

15.3 Fördersatzermittlung für Vorhaben nach Nr. 12.3

Bis zum 31. Dezember 2020 beträgt der Fördersatz 90 von Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben, ab
dem1. Januar 2021 beträgt der Fördersatz 70 von Hundert.

15.4 Fördersatzermittlung für Vorhaben nach Nr. 12.4

Der Fördersatz beträgt 50 von Hundert der Ausgaben.

Abweichend hiervon erfolgt im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes „Landesweite Erstellung und
Fortschreibung von Hochwassergefahrenkarten“ eine Vollnanzierung mit 100 von Hundert der
entstehenden Ausgaben.

15.5 Fördersatzermittlung für Vorhaben nach Nr. 12.5, 12.6 u n d 12.7

Der Fördersatz beträgt für Vorhaben nach Nr. 12.5 und 12.6 85 von Hundert, für Vorhaben nach Nr. 12.7 70
von Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben. Bei Vorhaben nach Nr. 12.5 ist Nr. 13.3 zu beachten.

Für Vorhaben nach Nr. 12.5, die gleichzeitig Zielen nach Nr. 12.1 dienen, erfolgt die Fördersatzermittlung
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anteilig nach Nr. 15.1 und 15.5.

IV. Verfahren

16 Antrag und Bewilligung

16.1 Zuständige Behörden

Bewilligungsstelle ist das Regierungspräsidium. Zuständig für die Prüfung der Anträge sind die unteren
Wasserbehörden. Im Hinblick auf die Nrn. 12.1, Satz 1 und 12.2 prüft die untere Wasserbehörde nur, ob die
Gemeinde das Vorliegen eines Hochwasseralarm- und -einsatzplans schriftlich bestätigt hat.

16.2 Antragstellung

Zuwendungen sind nach Muster 2 bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen.

Förderanträge für Vorhaben nach Abschnitt II sind spätestens bis einschließlich 1. Oktober vor Beginn des
Jahres, in dem mit dem Vorhaben begonnen werden soll, in zweifacher Fertigung bei der unteren
Wasserbehörde einzureichen.

Ein weiterer Antrag ist unmittelbar elektronisch, ohne Anlage, der Bewilligungsstelle zu übersenden.

Für Vorhaben nach Nr. 10.2 und für Vorhaben nach Abschnitt III gilt diese Frist nicht.

Antragsformulare können unter der Internetadresse der Regierungspräsidien abgerufen werden (
).

16.3 Antragsbearbeitung

Die untere Wasserbehörde holt bei der Rechtsaufsichtsbehörde die gemeindewirtschaftsrechtliche
Beurteilung und bei Vorhaben nach Abschnitt II Nummer 10.1 die Bestätigung des ermittelten maßgeblichen
Wasser- und Abwasserentgelts ein. Die untere Wasserbehörde legt die geprüften Antragsunterlagen
zusammen mit

• ihrer Stellungnahme,

• der gemeindewirtschaftsrechtlichen Beurteilung

• und bei Vorhaben nach Abschnitt II Nummer 10.1 der Bestätigung des ermittelten maßgeblichen Wasser-
und Abwasserentgelts

www.rp.baden-wuerttemberg.de (http://www.rp.baden-wuerttemberg.de)
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der Bewilligungsstelle vor (VV Nr. 13.5 zu § 44 LHO ndet keine Anwendung).

16.4 Bewilligung

Die Bewilligungsstelle bewilligt die Zuwendung durch einen schriftlichen Zuwendungsbescheid (Muster 3).

Dem Zuwendungsbescheid sind die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur
Projektförderung an kommunalen Körperschaften (ANBest-K: Anlage 3 zu den VV zu § 44 LHO) beizufügen.
Die Rechtsaufsichtsbehörde, die untere Wasserbehörde und die Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-
Bank) erhalten eine Mehrfertigung des Bescheids (Anlagen nur für die untere Wasserbehörde).

16.5 Vorhabenbegriff und Durchführungszeiträume

Vorhaben sind einzeln abgrenzbare, für sich funktionsfähige Projekte. Bei Vorhaben nach Nr. 12.5 ist dies
auch die Zusammenfassung einzeln abgrenzbarer, für sich funktionsfähiger Projekte innerhalb eines
Gewässersystems zum Erreichen des guten ökologischen Zustands.

Die Vorhaben müssen in der Regel im Jahr der Bewilligung begonnen werden. Die Bewilligungsstelle kann
die Frist des Baubeginns verlängern.

Die Vorhaben sind in der Regel innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr, längstens jedoch innerhalb von
drei Jahren, beim Bau von Rückhalte- und Speicherbecken nach Nr. 12.1 und ähnlichen komplexen Vorhaben
innerhalb von fünf Jahren und beim Grunderwerb für dauerhaft benötigte Flächen im Rahmen von
Flurneuordnungsverfahren innerhalb von zehn Jahren abzuschließen.

Vorhaben nach Nr. 10.1.3, die sich über mehr als ein Jahr erstrecken, müssen in einzelne Jahresbauabschnitte
aufgeteilt werden.

16.6 Weitergabe von Zuwendungen

Im Zuwendungsbescheid kann zugelassen werden, dass der Zuwendungsempfänger zur Durchführung eines
bestimmten Vorhabens die Zuwendung an eine Gesellschaft des Privatrechts weiterbewilligt, an der der
Zuwendungsempfänger unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 50 von Hundert beteiligt ist. Dabei ist der
Zuwendungsempfänger schriftlich zu verpichten, bei der Weiterbewilligung sicherzustellen, dass die in § 14
Absatz 3 und § 30 KAG sowie in den VV zu §§ 23 und 44 LHO getroffenen Regelungen auch von dem Dritten
entsprechend angewandt werden. Bei Verbänden kann im Zuwendungsbescheid bestimmt werden, in
welcher Weise die Zuwendungen die einzelnen Mitgliedsgemeinden entsprechend ihrer
Förderungswürdigkeit entlasten muss.

17 Überwachung
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Die untere Wasserbehörde überwacht die Verwendung der Zuwendung. Die Bewilligungsstelle kann diese
Aufgabe selbst übernehmen oder Dritte damit beauftragen.

18 Auszahlung

Die Auszahlung der Zuwendung ist entsprechend den Bestimmungen im Zuwendungsbescheid mit dem
Vordruck Muster 4 zu beantragen.

19 Verwendungsnachweis

Der nach Muster 6 zu erbringende Verwendungsnachweis ist vom Zuwendungsempfänger sachlich und
rechnerisch festzustellen (VV zu § 70 LHO) und der unteren Wasserbehörde zu übersenden. Diese legt den
Verwendungsnachweis mit dem Prüfvermerk der Bewilligungsstelle vor. Die Bewilligungsstelle setzt nach
diesen Unterlagen die Zuwendung endgültig fest (Festsetzungsbescheid Muster 7).

Die Bewilligungsstelle teilt das Ergebnis dem Zuwendungsempfänger, der Rechtsaufsichtsbehörde, der
unteren Wasserbehörde und der L-Bank mit.

20 Erfolgskontrolle

Nach Inbetriebnahme des Gesamtvorhabens ist entsprechend den Nebenbestimmungen des
Zuwendungsbescheids zu überprüfen, ob der Erfolg der Förderung erreicht wurde. Der Nachweis ist vom
Antragsteller zu dem im Bescheid festgelegten Zeitpunkt unaufgefordert der Bewilligungsstelle und der
unteren Wasserbehörde vorzulegen und plausibel zu verdeutlichen.

V. Statistik, Schlussbestimmungen

21 Statistik

21.1 Einleitung

Die Erfassung der Wasser- und Abwassergebühren ist eine unverzichtbare Grundlage kommunaler und
staatlicher Planung und Entscheidungsndung in Baden-Württemberg. Im Auftrag des Umweltministeriums
hat das Statistische Landesamt seit 1977 entsprechende Erhebungen durchgeführt.

Nach § 6 Absatz 3 LStatistikG bedürfen Landesstatistiken, die auf freiwilliger Grundlage durchgeführt
werden, der Anordnung durch Verwaltungsvorschrift. Diese Regelung ergeht im Einvernehmen mit dem
Finanz- und Wirtschaftsministerium.

21.2 Erhebung
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Die Gemeinden, kommunalen Wasserversorgungsunternehmen und Zweckverbände der öffentlichen
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (Berichtsstellen) teilen dem Statistischen Landesamt jährlich
die nachfolgend genannten Erhebungs- und Hilfsmerkmale mit:

a) Erhebungsmerkmale Ergebungsmerkmale sind die Wasser- und Abwassergebühren in Baden-
Württemberg nach Gemeinden.

b) Hilfsmerkmale

Hilfsmerkmale sind:

1. Name und Anschrift der Berichtsstelle,

2. Name und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen der zur Verfügung stehenden Person.

An der Erhebung beteiligen sich die Berichtsstellen freiwillig. Die Erhebung erfolgt für das Vorjahr jeweils
zum 31. März.

22 Schlussbestimmungen

22.1 Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 1. November 2015 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisher geltenden
Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2009 – FrWw 2009 vom 23. Juni 2008 (GABI. 2008 S. 254) außer Kraft.

Für Vorhaben, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinien bewilligt waren, gelten die dem
Zuwendungsbescheid zu Grunde liegenden Förderrichtlinien. Für Vorhaben nach Abschnitt II, für die bis zum
1. Oktober 2015 ein Förderantrag gestellt wurde, gelten die Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2009.

22.2 Übergangsbestimmungen

Abweichend von Nr. 12.1 und 12.2 kann bei Vorhaben, die bis zum dritten Jahr nach Inkrafttreten dieser
Richtlinien bewilligt werden, die Erklärung der Gemeinde zum Hochwasseralarm- und Einsatzplan erst mit
dem Verwendungsnachweis vorgelegt werden.

Drucken

© 2021 www.bmwi.de
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1.1 Förderzweck

Nach dem Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (KSG BW) sollen die in Baden-Württemberg verursachten Treibhausgasemissionen bis
zum Jahr 2020 um mindestens 25 Prozent, bis zum Jahr 2030 um mindestens 42 Prozent und bis zum Jahr 2050 um 90 Prozent gegenüber
dem Jahr 1990 abgesenkt werden. Neben der Stromerzeugung ist auch der Wärmeverbrauch von hoher Bedeutung für das Erreichen der
Klimaschutzziele. Das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept Baden-Württemberg nennt als langfristiges Ziel, die Wärmeversorgung
bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu gestalten. Um dieses Ziel erreichen zu können, muss der heutige Wärmebedarf insbesondere im
Gebäudesektor konsequent reduziert werden. In der Einsparung und effizienteren Nutzung von Energie liegt das größte Potenzial für eine
nachhaltige Wärmeversorgung im Land. Der verbleibende Wärmebedarf soll künftig auf Basis erneuerbarer Energien gedeckt werden. Zur
Umsteuerung auf erneuerbare Energie müssen deren Potenziale im Land konsequent genutzt und die Infrastrukturen darauf ausgerichtet
und optimiert werden.

Zur Umsetzung dieses Ziels tragen Kommunen, Unternehmen, Vereine, kirchliche Organisationen wie auch kommunale Betriebe bei, indem
sie Investitionen und Verfahrensabläufe am Ziel einer CO2-Reduzierung ausrichten. Zudem kommt der kommunalen Ebene besondere
Bedeutung zu. Städte und Gemeinden üben im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz eine Vorbildfunktion für ihre Einwohnerinnen und
Einwohner aus und können die Rahmenbedingungen für die Reduzierung der auf ihrer Gemarkung verursachten CO2-Emissionen im
Rahmen des kommunalen Selbstverwaltungsrechts maßgeblich mitgestalten.

Daher legt das Umweltministerium das Programm „Klimaschutz-Plus“ erneut auf.

Das Programm besteht aus den Säulen:

a) CO2-Minderungsprogramm Ziel der Förderung ist die nachhaltige Minderung der aus dem Energieverbrauch resultierenden CO2-
Emissionen durch Maßnahmen mit großer Anwendungsbreite bei effizientem Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel.

b) Struktur-, Qualifizierungs- und Informationsprogramm

Ziel der Förderung ist es, weitere Klimaschutzaktivitäten durch Schaffung optimierter Strukturen, Qualifizierungsmaßnahmen sowie
durch Bildung und Information anzureizen.

Zielgruppe dieses Förderprogramms sind Kommunen, kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts, kommunale Unternehmen,
kirchliche Organisationen sowie kleine- und mittlere Unternehmen. Zudem werden eingetragene, gemeinnützige Vereine,
gemeinnützige Stiftungen sowie Träger von Krankenhäusern und Heimen angesprochen.

c) Nachhaltige, energieeffiziente Sanierung

In den nächsten Jahren werden viele Gebäude mit Förderung des Landes saniert. Um energieeffiziente Sanierungen anzureizen und den
Klimaschutzplan zu unterstützen, werden Vorhaben ergänzend gefördert, die besondere Effizienzstandards erreichen.

Der Bund bietet weitere vielfältige Fördermöglichkeiten auf dem Gebiet der Energieeinsparung und des Klimaschutzes an, die unter 
 recherchiert werden können.

1.2 Rechtsgrundlagen

1.2.1 Die Vergabe von staatlichen Fördermitteln an wirtschaftlich tätige Unternehmen gilt als Beihilfe im Sinne des Artikels 107 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union.

Zuwendungen im Rahmen des Programms werden nach Maßgabe der Verordnung Nr. (EU) 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember
2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (De-
minimis-Verordnung) (ABl. EU L 352/1 vom 24.Dezember 2013, S. 1) und der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April
2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an
Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse erbringen (DAWI De-minimis-Regel) (ABl. EU L 114/8 vom
26. April 2012, S. 8), gewährt.

Die Summe der einem Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen darf innerhalb des laufenden und der letzten zwei Kalenderjahre bis
zu 200.000 Euro (De-minimis-Regel) beziehungsweise 500.000 Euro (DAWI De-minimis-Regel) betragen. Vor Gewährung einer Beihilfe hat
das betreffende Unternehmen die De-minimis-Beihilfen anzugeben, die es in den vorangegangenen drei Jahren erhalten hat.

1.2.2 Die Zuwendungen werden nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung, der Verwaltungsvorschriften hierzu sowie der
§§ 48, 49 und 49a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes gewährt.

1.2.3 Über die Bewilligung wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel entschieden. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer
Förderung besteht auch bei Erfüllung aller Fördervoraussetzungen nicht.

1.2.4 Keine Förderung wird gewährt zu Gunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (ABl. EU C 244/2 vom 1. Oktober 2004). Ausgeschlossen ist
zudem die Gewährung von Beihilfen zugunsten von Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund einer früheren
Kommissionsentscheidung zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt nicht
nachgekommen sind.

1.3 Begriffsbestimmungen
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Im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift sind:

1.3.1 Nichtwohngebäude

1.3.1.1 Gebäude kommunaler Einrichtungen,

1.3.1.2 Gebäude kirchlicher Einrichtungen,

1.3.1.3 Gebäude eingetragener, gemeinnütziger Vereine und gemeinnütziger Stiftungen,

1.3.1.4 Krankenhäuser nach § 4 des Landeskrankenhausgesetzes Baden-Württemberg (LKHG),

1.3.1.5 Gebäude von Rehabilitationseinrichtungen mit Versorgungsvertrag nach §§ 111, 111c des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch (SGB V)
oder § 21 SGB des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) und

1.3.1.6 gewerblich genutzte Gebäude, die nicht überwiegend (mehr als 50 Prozent der gesamten Nettogrundfläche) zum Wohnen genutzt
werden.

1.3.2 Darüber hinaus gelten

1.3.2.1 Gebäude von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen (Stationäre Einrichtungen) nach § 3 des Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetzes
(WTPG),

1.3.2.2 Gebäude zur Erfüllung kommunaler Unterbringungspflichten und

1.3.2.3 Gebäude von Studentenwohnheimen (mit rotierendem Belegungskonzept)

als Nichtwohngebäude, auch wenn die Wohnnutzung mehr als 50 Prozent beträgt.

1.3.3 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Unternehmen, die folgende Kriterien erfüllen:

1.3.3.1 Jahresumsatz höchstens 50 Mio. Euro oder Jahresbilanzsumme höchstens 43 Mio. Euro,

1.3.3.2 weniger als 250 Beschäftigte,

1.3.3.3 Beteiligung eines Nicht-KMU am Unternehmen geringer als 25 Prozent und

1.3.3.4 öffentliche Beteiligung am Unternehmen geringer als 25 Prozent.

1.3.4 Veranstaltungen

Veranstaltungen können in der Regel als Präsenz-, Hybrid- oder Onlineveranstaltungen durchgeführt werden.

2 Förderbereiche

2.1 CO2-Minderungsprogramm

2.1.1 Zuwendungsziel

Ziel der Förderung ist die nachhaltige Minderung der aus dem Energieverbrauch resultierenden CO2-Emissionen durch Maßnahmen mit
großer Anwendungsbreite bei effizientem Mitteleinsatz.

2.1.2 Förderfähige Maßnahmen

Gefördert werden Einzelmaßnahmen oder Maßnahmenkombinationen aus den abschließend genannten Bereichen in Gebäuden nach
Ziffern 1.3.1 und 1.3.2:

2.1.2.1 Energetische Sanierung

2.1.2.1.1 Erneuerung von Heizungsanlagen durch

a) Ersatz von Elektroheizungen durch Warmwasserheizsysteme auf der Basis von erneuerbaren Energien,

b) Nutzung von Abwärme, die innerhalb des Gebäudes beziehungsweise der Liegenschaft anfällt, oder

c) Nutzung von Abwärme aus Kläranlagen oder Abwasser,

 



2.1.2.1.2 Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes, wenn mindestens die Bauteilanforderung beziehungsweise Bauanteilanforderungen
für Einzelmaßnahmen im KfW-Programm Energieeffizient Bauen und Sanieren Nichtwohngebäude erfüllt wird beziehungsweise werden,

2.1.2.1.3 Sanierung von Lüftungsanlagen.

2.1.2.2 Einsatz regenerativer Energien

zur Wärmeversorgung bestehender Nichtwohngebäude nur in Kombination mit einer Maßnahme nach Ziffer 2.1.2.1.1 oder 2.1.2.1.2 durch
Installation von

2.1.2.2.1 Holzpelletheizungen,

2.1.2.2.2 Holzhackschnitzelheizungen,

2.1.2.2.3 Wärmepumpen-Anlagen,

2.1.2.2.4 Solarthermische Anlagen oder

2.1.2.2.5 Anlagen zur Auskopplung von Abwärme.

2.1.3 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind folgende Eigentümer oder rechtmäßige Besitzer in Baden-Württemberg gelegener Gebäude nach Ziffern 1.3.1
und 1.3.2:

2.1.3.1 Kommunen (Städte, Gemeinden, Stadt- und Landkreise) und Zusammenschlüsse, an denen ausschließlich Kommunen beteiligt sind,

2.1.3.2 selbstständige, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts nach § 101 der Gemeindeordnung,

2.1.3.3 KMU,

2.1.3.4 mehrheitlich kommunale Unternehmen, sofern sie die Kriterien für KMU, mit Ausnahme des kommunalen Anteils von weniger als 25
Prozent, erfüllen,

2.1.3.5 Träger von

a) Krankenhäusern nach § 4 LKHG,

b) Rehabilitationseinrichtungen mit Versorgungsvertrag nach §§ 111, 111c SGB V oder § 21 SGB IX,

c) stationären Einrichtungen nach § 3 WTPG und

d) Studentenwohnheimen auch wenn sie die KMU-Kriterien nicht erfüllen,

2.1.3.6 auf Grund eines Landesgesetzes eingerichtete Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen des öffentlichen
Rechts,

2.1.3.7 Kirchengemeinden, Seelsorgeeinheiten und kirchliche Einrichtungen,

2.1.3.8 eingetragene, gemeinnützige Vereine im Sinne der §§ 52 bis 55 der Abgabenordnung (AO),

2.1.3.9 gemeinnützige Stiftungen

2.1.3.10 natürliche Personen.

2.1.3.11 Werden Maßnahmen im Rahmen von Contracting-Verhältnissen durchgeführt, ist der Partner antragsberechtigt, der die
zuwendungsfähigen Investitionen überwiegend unmittelbar aufwendet, sofern er in Ziffern

2.1.3.1 bis 2.1.3.9 genannt ist. Er muss nicht Eigentümer oder rechtmäßiger Besitzer des Gebäudes sein.

2.1.3.12 In den Fällen der Ziffer 2.1.2.1.3 sind nicht zuwendungsberechtigt:

a) Kommunen (Städte, Gemeinden, Stadt und Landkreise) und Zusammenschlüsse, an denen ausschließlich Kommunen beteiligt sind,

b) Betriebe, Unternehmen und sonstige Organisationen mit mindestens 25 Prozent kommunaler Beteiligung.

2.1.4 Zuwendungsfähige Gesamtausgaben sowie Art und Höhe der Förderung

 



2.1.4.1 Die Projektförderung wird als Anteilsfinanzierung in Form eines einmaligen Zuschusses gewährt.

2.1.4.2 Der Zuschuss bemisst sich nach der über die anrechenbare Lebensdauer der Maßnahme rechnerisch nachzuweisenden Minderung der
Treibhausgasemissionen. Er beträgt 50 Euro pro vermiedener Tonne CO2-Äquivalent.

Die CO2-Minderung wird aufgrund der bewirkten Energieeinsparung mit Hilfe der CO2-Emissionsfaktoren des GEMIS-Modells (Version 4.94;
Quelle: ) ermittelt. Zuwendungsfähige Gesamtausgaben sind alle Investitionen in technische oder bauliche Anlagen sowie
Leistungen nach der HOAI (Planung und so weiter).

Ist im Fall der Ziffer 2.1.3.10 der Contractor antragsberechtigt, vermindern sich die zuwendungsfähigen Ausgaben um den vom Contracting-
Nehmer zu Beginn des Contracting-Verhältnisses aufgewandten Investitionsanteil.

Grunderwerbs- oder Pachtkosten, Genehmigungsgebühren, Eigenleistungen und laufende Kosten sind nicht zuwendungsfähig.

Eigenbauanlagen, Prototypen (weniger als vier erstellte Anlagen) und gebrauchte Anlagen sind nicht förderfähig.

2.1.4.3 Der Zuschuss ist auf 30 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben begrenzt. Bei Maßnahmenkombinationen wird dieser Fördersatz
auf jede Maßnahme angewendet.

2.1.4.4 Der nach Ziffern 2.1.4.2 und 2.1.4.3 berechnete Zuschuss wird um 15 Prozent gemindert, wenn die Maßnahme auch der Erfüllung der
Nutzungspflicht nach dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) dient.

2.1.4.5 Der nach Ziffern 2.1.4.2 bis 2.1.4.4 berechnete Zuschuss wird um 5 Prozent beziehungsweise um 10 Prozent erhöht, wenn mit der
Sanierungsmaßnahme insgesamt der KfW Effizienzhausstandard 70 beziehungsweise der KfW Effizienzhausstandard 55 gemäß der Anlage zu
den Merkblättern des Förderprogramms 217 „Energieeffizient Bauen und Sanieren-Nichtwohngebäude“ der KfW erreicht wird.

2.1.4.6 Der nach Ziffern 2.1.4.2 bis 2.1.4.5 berechnete Zuschuss wird um 10 Prozent erhöht, wenn bei der Durchführung des Vorhabens die
beste Variante nach den Grundsätzen des nachhaltigen Bauens ausgeführt wird.

2.1.4.7 Für Zuwendungsempfänger, die

a) an nachhaltigen Prozessen zur Umsetzung von CO2-Minderungsmaßnahmen teilnehmen (das heißt, die sich vertraglich zur Teilnahme
an einem bestimmten Managementsystem verpflichtet und einen Vertrag mit einem zertifizierten Berater abgeschlossen haben),

b) ein nach DIN EN ISO 50001 zertifiziertes Energiemanagementsystem oder ein Umweltmanagementsystem für Kirchengemeinden und
kirchliche Einrichtungen betreiben oder EMAS validiert sind oder seit mindestens zwei Jahren ein Energiemanagement betreiben, das die
Qualitätsanforderungen der Ziffer 2.2.2.3 erfüllt oder nach dem Qualitätsstandard „kom.EMS“ zertifiziert ist,

c) ein nicht mehr als fünf Jahre altes, vom Bund gefördertes Klimaschutzkonzept oder Teilkonzept haben oder einen
Klimaschutzmanager beschäftigen,

d) sich dauerhaft, nicht projektgebunden an der Grundfinanzierung der regionalen Energieagentur im Kreis mit mindestens 10 Cent pro
Einwohner und Jahr beteiligen,

e) sich vor Bewilligung dem Klimaschutzpakt zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden angeschlossen haben,

f) im Jahr der Antragstellung am Wettbewerb Leitstern Energieeffizienz teilnehmen oder in der Wettbewerbsrunde davor teilgenommen
haben,

erhöht sich der nach Ziffern 2.1.4.2 bis 2.1.4.6 berechnete Zuschuss um 10 Prozent je erfülltem Kriterium. Der maximale Bonus beträgt 40
Prozent.

2.1.4.8 Der maximale Zuschuss beträgt 200.000 Euro.

2.1.4.9 Gewährt werden Förderungen ab 3.000 Euro (Bagatellgrenze).

2.1.4.10 Auch wenn der Contracting-Nehmer nach Ziffer 2.1.3.10 Zuwendungsempfänger ist, soll das Förderverfahren bei Vorlage und
Anerkennung des Schlussverwendungsnachweises abgeschlossen werden. Contracting-Nehmer finanzieren einen Teil der Investitionen
jedoch über mehrere Jahre. Deshalb ist der Zuschuss angesichts Ziffer 7 Satz 2 der Verwaltungsvorschrift zu § 44 der Landeshaushaltsordnung
zu mindern.

Der geminderte Zuschuss wird wie folgt berechnet:

A= Z x [I / G] +Z x[(G-I) / G] x F Dabei sind:

A: geminderter Zuschuss

Z: Zuschuss nach Ziffern 2.1.4.2 bis 2.1.4.8

I: vom Contracting-Nehmer unmittelbar aufgewandte Investition
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G: zuwendungsfähige Gesamtausgaben

F: Faktor nach Anlage zu dieser Verwaltungsvorschrift

Das bedeutet: Der Anteil des Zuschusses, der dem Anteil der vom Contracting-Nehmer unmittelbar aufgewandten Investition an der
Gesamtinvestition entspricht, wird nicht gemindert. Der Anteil des Zuschusses, der dem Anteil der im Weiteren zu zahlenden Contracting-
Raten an den Gesamtinvestitionen entspricht, wird gemindert.

2.2 Struktur-, Qualifizierungs- und Informationsprogramm

2.2.1 Zuwendungsziel

Ziel der Förderung ist, weitere Klimaschutzaktivitäten durch Schaffung optimierter Strukturen, Qualifizierungsmaßnahmen sowie durch
Bildung und Information anzureizen.

2.2.2 Förderfähige Maßnahmen

Gefördert werden folgende Struktur-, Qualifizierungs- und Informationsmaßnahmen:

2.2.2.1 Nachhaltige Prozesse zur Umsetzung von CO2-Minderungsmaßnahmen

2.2.2.1.1 Inhalt

Gefördert wird die Teilnahme von Kommunen an nachhaltigen Prozessen zur Umsetzung von CO2-Minderungsmaßnahmen, die mindestens
folgende Elemente enthalten:

a) Betrachtung aller kommunalen Handlungsfelder wie kommunale Gebäude und Anlagen, Mobilität, Ver- und Entsorgung sowie die
Informations- und Motivationsaktivitäten für die Zielgruppen Haushalte, Gewerbe und Industrie sowie Handel und
Dienstleistungswirtschaft,

b) Beteiligung von Entscheidungsträgern aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft sowie wichtiger externer Multiplikatoren und Akteure,

c) Analyse der Ausgangssituation in der Kommune,

d) Inanspruchnahme externer Beratung durch einen von Produkt- und Firmeninteressen unabhängigen Berater,

e) Bewertung der Ausgangssituation, Entwicklung von Maßnahmen und Bewertung der Maßnahmen hinsichtlich der Wirksamkeit und
Realisierbarkeit,

f) Erarbeitung und regelmäßige Fortschreibung eines Aktivitäten- und Maßnahmenkatalogs,

g) Aufbau eines Controllingverfahrens und Etablierung als zyklischer Verbesserungsprozess,

h) Beteiligung an Erfahrungsaustauschen und Netzwerken,

i) Teilnahme an einem Zertifizierungsverfahren und Benchmarking,

j) Bis zum Ablauf des dritten Jahres nach Beginn der Maßnahme wird ein Zertifizierungsverfahren durchgeführt.

2.2.2.1.2 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind Städte, Gemeinden und Landkreise, sofern ein Gemeinderats-beziehungsweise Kreistagsbeschluss zur
Beteiligung vorliegt.

2.2.2.1.3 Art und Höhe der Förderung Die Festbetragsfinanzierung beträgt 10.000 Euro.

Bei gestuften Zertifizierungssystemen wird für das Erreichen jeder höheren Stufe ein weiterer Zuschuss von 1.500 Euro gewährt. Eine Re-
Zertifizierung wird mit einem einmaligen Zuschuss von 1.500 Euro gefördert.

2.2.2.2 Bilanzierung von CO2-Emissionen (BICO2BW)

2.2.2.2.1 Inhalt

Gegenstand der Förderung ist die Erstellung und Fortschreibung einer kommunalen Energie- und CO2-Bilanz mit Hilfe von EDV-
Instrumenten, wie zum Beispiel dem im Auftrag des Umweltministeriums entwickelten BICO2BW. Die Bilanzierung wird von externen,
entsprechend geschulten Fachleuten durchgeführt.

2.2.2.2.2 Zuwendungsempfänger

 



Zuwendungsempfänger sind Städte und Gemeinden, die keine entsprechende Förderung beim Bund beantragt oder bewilligt bekommen
haben.

2.2.2.2.3 Art und Höhe der Förderung

Die Anteilsfinanzierung beträgt 75 Prozent des Tagessatzes des externen Beraters, maximal 600 Euro pro Arbeitstag, für mindestens zwei,
höchstens sechs Arbeitstage.

2.2.2.3 Energiemanagement (EM)

2.2.2.3.1 Inhalt

Gegenstand der Förderung ist die Einführung eines Energiemanagements (EM), das folgende Anforderungen erfüllt:

a) Formulierung von Energieeinsparzielen oder CO2-Minderungszielen, die innerhalb des Förderzeitraums erreicht werden sollen,

b) Entwicklung einer ämter- oder abteilungsübergreifenden Koordinierung aller energierelevanten Aufgaben,

c) Unterstützung bei der Einführung eines kontinuierlichen Energieberichtswesens mit mindestens jährlichem Turnus,

d) Unterstützung bei der Einführung eines monatlichen Energieverbrauchscontrollings und Reportings,

e) es sind so viele Liegenschaften einzubeziehen, dass mindestens 80 Prozent der Energie- und Wasserbezugskosten des Antragstellers
erfasst werden.

Gefördert wird die externe fachliche Unterstützung (hersteller-, anbieter-, produkt- und vertriebsneutrale Beratung und Begleitung) und
soweit nicht vorhanden die Beschaffung und Installation erforderlicher Messeinrichtungen und Verbrauchszähler sowie die Beschaffung und
Implementierung einschlägiger Energiemanagement-Software.

Zusätzlich kann die erstmalige Zertifizierung eines Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO 50001 gefördert werden.

2.2.2.3.2 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind folgende Eigentümer oder rechtmäßige Besitzer in Baden-Württemberg gelegener Gebäude nach Ziffern 1.3.1
und 1.3.2:

a) KMU,

b) mehrheitlich kommunale Unternehmen, sofern sie die Kriterien für KMU, mit Ausnahme des kommunalen Anteils von weniger als 25
Prozent, erfüllen,

c) Träger von

aa) Krankenhäusern nach § 4 LKHG,

bb) Rehabilitationseinrichtungen mit Versorgungsvertrag nach §§ 111, 111c SGB V oder § 21 SGB IX,

cc) stationäre Einrichtungen nach § 3 WTPG und

dd) Studentenwohnheimen, auch wenn sie das KMU-Kriterium nicht erfüllen,

d) auf Grund eines Landesgesetzes eingerichtete Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen des öffentlichen
Rechts,

e) Kirchengemeinden, Seelsorgeeinheiten und kirchliche Einrichtungen,

f) eingetragene gemeinnützige Vereine im Sinne der §§ 52 bis 55 AO und

g) gemeinnützige Stiftungen.

Die Förderung zur Einführung von Energiemanagement darf von Unternehmen nicht dafür verwendet werden, um Vergünstigungen bei den
Stromkosten zu erlangen beziehungsweise zu wahren.

2.2.2.3.3 Art und Höhe der Förderung

Die Anteilsfinanzierung beträgt für

a) Beratung und Begleitung zur Einführung eines EM 75 Prozent des Tagessatzes des externen Beraters, maximal 600 Euro pro Arbeitstag,

 



für mindestens fünf, höchstens zwölf Arbeitstage pro Jahr für längstens drei Jahre,

b) Beschaffung von Verbrauchszählern und Messeinrichtungen inklusive Einbau und Aufschaltung 75 Prozent der Ausgaben, maximal
5.000 Euro,

c) Beschaffung und Installation von EM-Software 75 Prozent der Ausgaben, maximal 5.000 Euro,

d) eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 50001 75 Prozent der Ausgaben, maximal 3.000 Euro

2.2.2.4 Qualitätsnetzwerk Bauen

2.2.2.4.1 Inhalt

Förderfähig ist der Aufbau eines Qualitätsnetzwerkes, welches als unabhängige Organisation die nachhaltige Qualität beim Bauen und
Sanieren durch ein „besseres Miteinander“ aller Beteiligten innerhalb eines oder mehrerer Land- oder Stadtkreise erreicht. Diese Organisation
übernimmt entsprechende Steuerungs- und organisatorische Aufgaben, Verwaltungsmaßnahmen sowie die Netzwerkpflege und -
erweiterung. Das Netzwerk wirkt mindestens auf Land-beziehungsweise Stadtkreisebene.

Gefördert werden folgende Aktivitäten im Rahmen der Entwicklung des Qualitätsnetzwerks:

a) Bis zum 31. Dezember des Antragsjahres geplante gemeinsame Entwicklung einer Kooperationsvereinbarung mit
Verpflichtungserklärung zur Wahrung eines hohen Qualitätsanspruches in der Umsetzung von Bau- und Sanierungsprojekten,

b) Einrichtung einer Lenkungsgruppe zur Qualitätssicherung mit Vertretern aus Kreishandwerkerschaft, Innungen, Architektinnen und
Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieuren, Planerinnen und Planern, Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfegern sowie anderen
(zum Beispiel Grundbuchamt, Bauamt, Kreditinstitute),

c) Aufbau und kontinuierliche Erweiterung des Netzwerks mit den oben genannten Akteuren aus dem Einzugsgebiet,

d) Akquise möglicher Unterstützer des Netzwerks wie zum Beispiel Kommunen, Finanzinstitute, Kammern, Innungen, Verbände,
gegebenenfalls Industrie und so weiter,

e) Vorbereitung der Instrumente unter Einbeziehung bereits bestehender Erfahrungen/Informationen für die Durchführung der
Arbeiten

aa) Netzwerk-/Beraterhandbuch für nachhaltiges Bauen und Sanieren,

bb) Seminare und Baustellenworkshops mit folgenden Inhalten

– Gewerke und Schnittstellen übergreifendes Bauen und Sanieren (Baustoffe, Gebäudehülle, technische Gebäudeausstattung,
Erneuerbare Energien, Qualitätssicherung, Gesetze und Verordnungen sowie Förderprogramme),

– KfW-Sachverständigenseminar,

– Passivhausseminar für Kommunen beziehungsweise Planerinnen und Planer sowie Ausführende,

– Fachseminare zu: Hydraulischer Abgleich, Luftdichtheit, Wärmebrücken, Vermeidung von Baumängeln, EWärmeG und
Fördermöglichkeiten,

– Hausmeisterschulungen -Grundlagen und spezifische Fortbildungen,

f) Gestaltung und Weiterentwicklung des Netzwerks hinsichtlich Kommunikation, Dachmarkenentwicklung (inklusive Qualitätssiegel),
Verbreitung, Verweiskultur, Kundenbewertungsmechanismen, Referenzprojektedarstellung und so weiter,

g) Inanspruchnahme eines Coachings beziehungsweise Know-how-Transfers von Expertinnen und Experten mit Erfahrungen im Aufbau
von Netzwerken, insbesondere Qualitätsnetzwerken,

h) Pilotphase zur Anwendung der Instrumente und Konsolidierung des Projektes,

i) Entwicklung eines Finanzierungskonzepts für den förderunabhängigen Betrieb des Qualitätsnetzwerks,

j) Kurzdokumentation der Arbeitsinhalte und der erzielten Ergebnisse nach dem ersten und nach dem dritten vollständigen
Haushaltsjahr.

2.2.2.4.2 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind

a) Stadt- und Landkreise (oder deren Zusammenschlüsse), in denen noch kein Qualitätsnetzwerk mit vergleichbarer Zielsetzung existiert

 



oder aufgebaut wird sowie

b) im Einvernehmen mit dem Kreis

aa) kreisangehörige Städte und Gemeinden und

bb) natürliche und juristische Personen, die hersteller-, anbieter-, produkt- und vertriebsneutral arbeiten und über einschlägige
Erfahrungen mit nachhaltigem, qualitätsbewusstem Bauen und als Netzwerkerinnen und Netzwerker verfügen (zum Beispiel
regionale Energieagenturen oder vergleichbare Einrichtungen).

2.2.2.4.3 Art und Höhe der Förderung, Zuwendungsfähige Gesamtausgaben

Die Festbetragsfinanzierung in Form eines Zuschusses beträgt 135.000 Euro je Netzwerk, aufgeteilt auf drei Jahre. In den ersten drei Jahren
können jährlich bis zu 45.000 Euro ausbezahlt werden. Eine Verschiebung innerhalb der Jahre eins bis drei ist möglich. In den Jahren vier und
fünf ist die Finanzierung des Qualitätsnetzwerk Bau durch den Antragsteller sicherzustellen. Pro Jahr können maximal drei Netzwerke neu
gefördert werden.

Zuwendungsfähige Gesamtausgaben sind

a) bei Vergabe von Aufbau und Betrieb des Netzwerks die Zahlungen an den/die Auftragnehmer,

b) bei Durchführung mit eigenem Personal die Personalausgaben zuzüglich einer Sachkostenpauschale von 15 Prozent.

2.2.2.4.4 Zuwendungsvoraussetzungen:

a) Vorlage von zehn schriftlichen Unterstützungserklärungen zukünftiger Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner insbesondere aus
dem Kreis der Lenkungsgruppe,

b) Nennung der Stelle, an der das Netzwerk angesiedelt werden soll, mit entsprechenden Absichtserklärungen,

c) Personelle Mindestausstattung

aa) 70 Prozent einer Stelle mit der Qualifikation Hochschulabschluss,

bb) 30 Prozent einer Stelle mit der Qualifikation Kauffrau beziehungsweise Kaufmann für Einzelhandel oder Bürokommunikation
oder vergleichbar,

d) Bestandsgarantie für mindestens fünf Jahre,

e) Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüsse über die Mitwirkung dürfen nur nach Anhörung der örtlichen
Selbstverwaltungsorganisationen von Handwerk, Industrie und Handel gefasst werden,

f) Eine Beteiligung der örtlichen Selbstverwaltungsorganisationen von Handwerk, Architektinnen und Architekten sowie Ingenieurinnen
und Ingenieuren im Landkreis sowie Kooperationen mit Zukunft Altbau, der Verbraucherzentrale und den regionalen Kompetenzstellen
Netzwerk Energieeffizienz (KEFF) werden angestrebt. Eine Zusammenarbeit mit diesen Einrichtungen muss gegeben sein.

2.2.2.4.5 Beginn des Vorhabens

Als Beginn des Vorhabens gilt der Auftrag zur Entwicklung der Qualitätsnetzwerke. Die Errichtung der Trägerorganisation gilt nicht als Beginn
des Vorhabens.

2.2.2.5 Überbetriebliche Energieeffizienztische

2.2.2.5.1 Inhalt

Gegenstand der Förderung ist der Aufbau einer moderierten Dialogplattform, die Durchführung von Initialberatungen und die
Datenerfassung zur Erarbeitung von Zielvorschlägen zur Steigerung der Energieeffizienz und CO2-Emissionsminderung in Unternehmen
sowie die externe Unterstützung bei Aufstellung und Umsetzung betriebsspezifischer Maßnahmenpläne. Dabei werden mit Unterstützung
externer Fachleute Energieoptimierungskonzepte erarbeitet und die vom Energieeffizienztisch erreichte Energiekostensenkung und CO2-
Emissionsminderung dokumentiert. Darüber hinaus soll ermittelt werden, unter welchen Rahmenbedingungen Betriebe an einem
Erfahrungsaustausch interessiert sind und zusätzliche Investitionen tätigen.

Folgende Anforderungen sind zu erfüllen:

a) Die Projektdauer beträgt mindestens drei Jahre.

b) Ein Energieeffizienztisch besteht aus mindestens fünf Unternehmen.

c) Nach Durchführung der Initialberatungen vereinbaren die beteiligten Unternehmen ein gemeinsames CO2-Minderungsziel.

 



d) Der Energieeffizienztisch soll bei der „Initiative 500 Energieeffizienznetzwerke“ des Bundes registriert werden.

e) Die beteiligten Unternehmen übertragen die Organisation der Dialogplattform sowie Evaluation des Vorhabens einem Projektträger
(Netzwerkmanager). Die Initialberatungen sind externen Beraterinnen oder Beratern zu übertragen. Die Datenerhebung sowie
Aufstellung und Umsetzung betriebsspezifischer Maßnahmenpläne ist durch externe Beraterinnen oder Berater zu begleiten.

Geeignete Beraterinnen und Berater können bei den regionalen Energieagenturen, den regionalen Kompetenzstellen Energieeffizienz
(KEFF), bei der Ingenieurkammer Baden-Württemberg, beim Baden-Württembergischen Handwerkstag oder den örtlichen Industrie- und
Handelskammern beziehungsweise Handwerkskammern erfragt werden.

2.2.2.5.2 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind

a) KMU,

b) mehrheitlich kommunale Unternehmen, sofern sie die Kriterien für KMU, mit Ausnahme des kommunalen Anteils von weniger als 25
Prozent, erfüllen,

c) Träger von

aa) Krankenhäusern nach § 4 LKHG,

bb) Rehabilitationseinrichtungen mit Versorgungsvertrag nach §§ 111, 111c SGB V oder § 21 SGB IX,

cc) stationären Einrichtungen nach § 3 WTPG und dd) Studentenwohnheimen auch wenn sie das KMU-Kriterium nicht erfüllen.

2.2.2.5.3 Art und Höhe der Förderung Die Anteilsfinanzierung in Form eines Zuschusses beträgt 75 Prozent der zuwendungsfähigen
Gesamtausgaben, maximal 4.000 Euro je teilnehmendem Betrieb. Zuwendungsfähige Gesamtausgaben sind:

a) Kosten der Moderation des Erfahrungsaustausches der beteiligten Betriebe,

b) Kosten der Initialberatungen und Datenerhebung,

c) Kosten der jährlichen Zielpfadbeobachtung,

d) Kosten für Monitoring und Evaluierung der Maßnahmen,

e) Kosten für hinzugezogene externe Beraterinnen und Berater zum Beispiel für Workshops oder Fachbeiträge,

f) Kosten für Begleitung durch externen Beraterinnen oder Berater bei Ausschreibung, Angebotsbewertung und Umsetzung von
Maßnahmen sowie

g) Verwaltungskosten (pauschal 10 Prozent der Ausgaben für Moderation).

Nicht zuwendungsfähig sind Investitionen zur Umsetzung von Maßnahmenplänen

2.2.2.6 BHKW-Begleit-Beratungen

2.2.2.6.1 Inhalt

Förderfähig ist die fachliche Unterstützung (Beratung und Begleitung) in Form einer detaillierten Untersuchung zur Machbarkeit und
Vorbereitung der Umsetzung sowie Hilfestellung bei der Klärung und Abwicklung von technischen, energiewirtschaftlichen, steuerlichen
und betriebswirtschaftlichen Fragen von BHKW, auch über die Inbetriebnahme hinaus.

BHKW-Begleit-Beratungen müssen folgende Anforderungen erfüllen:

a) Die BHKW-Begleit-Beratung ist objektbezogen durchzuführen, das heißt es handelt sich nicht um eine allgemeine Beratung, sondern
um die Beratung für eine konkrete BHKW-Anlage (zum Beispiel zur Versorgung eines Gebäudes, einer Liegenschaft oder mehrerer
Gebäude).

b) Die Beratung muss eine fundierte Begründung für den geplanten BHKW-Einsatz mit Variantenvergleich inklusive Volllaststundenzahl,
Wärme-beziehungsweise Strommengen und Eigenstromanteil umfassen.

c) Die BHKW-Begleit-Beratung muss anbieter- beziehungsweise herstellerunabhängig sein. Ein schriftlicher Beratungsbericht muss
erstellt, übergeben und erläutert werden.

d) Die Beratung sollte innerhalb von zwölf Monaten nach Zugang des Zuwendungsbescheides abgeschlossen sein. Dieser Zeitraum kann
um weitere zwölf Monate ab tatsächlicher Inbetriebnahme des BHKW verlängert werden

 



Die BHKW-Begleiterin beziehungsweise der BHKW-Begleiter muss unabhängig von Produkt- und Firmeninteressen beraten.

2.2.2.6.2 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind

a) folgende Eigentümer oder rechtmäßige Besitzer in Baden-Württemberg gelegener Gebäude nach Ziffern 1.3.1 und 1.3.2:

aa) Kommunen (Städte, Gemeinden, Stadt- und Landkreise) und Zusammenschlüsse, an denen ausschließlich Kommunen beteiligt
sind,

bb) selbstständige, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts nach § 101 der Gemeindeordnung,

cc) KMU,

dd) mehrheitlich kommunale Unternehmen, sofern sie die Kriterien für KMU, mit Ausnahme des kommunalen Anteils von weniger
als 25 Prozent, erfüllen,

ee) Träger von

– Krankenhäusern nach § 4 LKHG,

– Rehabilitationseinrichtungen mit Versorgungsvertrag nach §§ 111, 111c SGB V oder § 21 SGB IX,

– stationären Einrichtungen nach § 3 WTPG und

– Studentenwohnheimen,

auch wenn sie das KMU-Kriterium nicht erfüllen,

ff) auf Grund eines Landesgesetzes eingerichtete Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen des öffentlichen
Rechts,

gg) Kirchengemeinden, Seelsorgeeinheiten und kirchliche Einrichtungen,

hh) eingetragene, gemeinnützige Vereine im Sinne der §§ 52 bis 55 AO,

ii) gemeinnützige Stiftungen,

jj) natürliche Personen sowie

b) folgende Eigentümer von Wohngebäuden mit mindestens acht Wohneinheiten:

aa) Unternehmen der Wohnungswirtschaft,

bb) Wohnungseigentümergemeinschaften und

cc) natürliche Personen.

2.2.2.6.3 Art und Höhe der Förderung

Die Anteilsfinanzierung in Form eines Zuschusses beträgt 75 Prozent des Tagessatzes des externen Beraters. Gefördert werden für die ersten
zwölf Monate bis zu vier Arbeitstage mit maximal 600 Euro pro Arbeitstag. Erfolgt tatsächlich die Inbetriebnahme eines BHKW, können
innerhalb der folgenden zwölf Monate bis zu vier weitere Arbeitstage mit maximal 600 Euro pro Arbeitstag gefördert werden.

Die Inanspruchnahme unterschiedlicher Berater für die verschiedenen Aspekte ist möglich.

2.2.2.7 Detaillierte Energieberatung zu Krankenhäusern und Heimen

2.2.2.7.1 Inhalt

Krankenhäuser sowie Alten-, Pflege- und Behindertenheime weisen einen sehr hohen Energieverbrauch, komplexe Abläufe und hohe
technische Anforderungen auf. Um Energie- und Kosteneinsparpotentiale in den oft gewachsenen Strukturen zu heben, soll die Möglichkeit
gegeben werden, detaillierte Informationen über den energetischen Sanierungsbedarf der einzelnen Gebäude sowie die Verbesserung der
Energieeffizienz bei Betriebsweisen und Prozessen zu erhalten. Diese detaillierte Beratung geht über bestehende Angebote und Pflichten
hinaus. Sie kann auf einem Energieaudit aufbauen. Die zusätzlich erforderlichen Beratertage werden gefördert.

Die Detailberatung zu Krankenhäusern und Heimen muss eine Erfassung und Visualisierung sämtlicher Energieflüsse, die Identifikation von

 



Schwachstellen samt Verbesserungsvorschlägen und einen Variantenvergleich sowie eine Verbrauchsauswertung mit Benchmarking
enthalten.

2.2.2.7.2 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind Träger von

a) Krankenhäusern nach § 4 LKHG,

b) Rehabilitationseinrichtungen mit Versorgungsvertrag nach §§ 111, 111c SGB V oder § 21 SGB IX,

c) stationären Einrichtungen nach § 3 WTPG und

d) Studentenwohnheimen

auch wenn sie das KMU-Kriterium nicht erfüllen.

Die Förderung darf von Nicht-KMU nicht zur Erfüllung der Auditpflicht nach dem Energiedienstleistungsgesetz verwendet werden.

2.2.2.7.3 Art und Höhe der Förderung

Die Anteilsfinanzierung in Form eines Zuschusses beträgt 75 Prozent des Tagessatzes der externen Beraterin beziehungsweise des externen
Beraters, maximal 600 Euro pro Arbeitstag.

Die Zahl der zu berücksichtigenden Arbeitstage ist abhängig von der Größe der Einrichtung wie folgt gestaffelt:

a) bis 400 Betten beziehungsweise Plätze maximal 25 Arbeitstage, liegt bereits ein Energieaudit vor, maximal zehn Arbeitstage

b) bis 1.000 Betten beziehungsweise Plätze maximal 30 Arbeitstage, liegt bereits ein Energieaudit vor, maximal 15 Arbeitstage und

c) bei mehr als 1.000 Betten beziehungsweise Plätzen maximal 40 Arbeitstage, liegt bereits ein Energieaudit vor, maximal 20 Arbeitstage

2.2.2.8 Informationsvermittlung für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

2.2.2.8.1 Inhalt

Gefördert wird die Durchführung von Veranstaltungen zur Informationsvermittlung für die im Folgenden genannten Zielgruppen zu den
dazu genannten Themengebieten:

a) für die Zielgruppe Kommunen, kommunale Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Verwaltungen und deren Spitzen zu den Themen
kommunale Vorbildfunktion beim Klimaschutz, einschließlich Kommunikation und im Energiebereich (erneuerbare Energien und
Energieeffizienz), Zusammenhänge und Prozesse sowie lokale Umsetzungsmöglichkeiten, Fördermöglichkeiten und Inhalte zum
Klimaschutzpakt,

b) für die Zielgruppe professionelle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (zum Beispiel Architektinnen und Architekten,
Ingenieurinnen und Ingenieure, Handwerkerinnen und Handwerker) zu den Themen Energieeffizienz und regenerative Energien,
beispielsweise zum Erneuerbare-Wärme-Gesetz,

c) für die Zielgruppe Multiplikatorinnen und Multplikatoren aus der Bürgerschaft (Personen mit besonderen Funktionen in
beispielsweise Bau- und Wohnungseigentümergemeinschaften, Bürgerenergiegenossenschaften, Vereinen) zu den Themen
Energieeffizienz und regenerative Energien, beispielsweise zum Erneuerbare Wärme-Gesetz.

Für die Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger wird auf das umfangreiche geförderte Angebot rund um die Themen Energieeffizienz und
Energieeinsparung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. hingewiesen ( ).

Formate der Informationsvermittlung können sein

a) mindestens halbtägige Workshops, die für mindestens 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgelegt sind,

b) fachkundige Führung von Informationsrundgängen und fachkundige Vermittlung von best-practice-Beispielen mit Besichtigung sowie
Vorträge, die für mindestens zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgelegt sind,

c) Informationsgespräche, die für mindestens fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgelegt sind sowie

d) Besprechungen mit kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern, Verwaltungen und deren Spitzen mit mindestens zwei
Teilnehmerinnen oder Teilnehmern.

Bei der Antragstellung ist darzustellen, welche und jeweils wie viele Veranstaltungen zur Informationsvermittlung im jeweiligen Land- oder
Stadtkreis durchgeführt werden sollen.

www.verbraucherzentrale-bawue.de
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Kooperationen mit örtlichen Bildungsträgern und Organisationen sind erwünscht.

2.2.2.8.2 Zuwendungsempfänger Zuwendungsempfänger sind:

a) Stadt- und Landkreise oder deren Zusammenschlüsse sowie

b) im Einvernehmen mit dem Kreis

aa) kreisangehörige Städte und Gemeinden und

bb) natürliche und juristische Personen, die hersteller-, anbieter-, produkt- und vertriebsneutral arbeiten und über einschlägige
Erfahrungen mit nachhaltigem, qualitätsbewusstem Bauen und als Netzwerkerinnen oder Netzwerker verfügen (zum Beispiel
regionale Energieagenturen oder vergleichbare Einrichtungen).

2.2.2.8.3 Art und Höhe der Förderung

Die Festbetragsfinanzierung beträgt 600 Euro je Workshop, 250 Euro je Informationsrundgang und Vermittlung von best-practice-Beispielen,
250 Euro je Vortrag und 150 Euro je Informationsgespräch sowie Besprechung.

Jährlich stehen 21.000 Euro je Kreis zur Verfügung.

2.2.2.8.4 Beginn des Vorhabens

Als Beginn des Vorhabens gilt die Durchführung der ersten Informationsveranstaltung.

2.2.2.9 Wettbewerb Leitstern Energieeffizienz

2.2.2.9.1 Inhalt

Der Leitstern Energieeffizienz ist ein landesweiter Wettbewerb für Stadt- und Landkreise, die im Bereich Energieeffizienz besser werden und
sich mit anderen messen lassen wollen. Gefördert wird die Teilnahme am Leitstern Energieeffizienz, sofern die folgenden Anforderungen
erfüllt sind:

a) Es ist eine zuständige Ansprechperson zu benennen.

b) Die Wettbewerbsunterlagen werden spätestens zum definierten Einsendeschluss eingereicht

c) Die Wettbewerbsunterlagen müssen korrekt und vollständig ausgefüllt sein

2.2.2.9.2 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind Stadt- und Landkreise, die sich am Wettbewerb beteiligen.

2.2.2.9.3 Art und Höhe der Förderung

Die Festbetragsfinanzierung für die erstmalige Teilnahme beträgt 3.000 Euro für Stadtkreise und 4.500 Euro für Landkreise. Eine wiederholte
Teilnahme wird mit zwei Drittel der Fördersätze bezuschusst, also 2.000 Euro für Stadtkreise und 3.000 Euro für Landkreise.

2.2.2.10 Projekte an Schulen und Kindertageseinrichtungen

2.2.2.10.1 Inhalt

Gefördert wird die Durchführung von Unterrichtseinheiten (jeweils zwei Doppelstunden) zum Thema „Energie und Klimaschutz“. Weitere
Bildungsmaßnahmen (Organisation und Durchführung von Projekttagen in Kooperation mit dem Lehr- und Betreuungspersonal,
Durchführung von mindestens halbtägigen Workshops zur Implementierung der Energie- und Klimaschutzaspekte) können ebenfalls
gefördert werden. Die Unterrichtseinheiten und weiteren Bildungsmaßnahmen werden von externen, produkt- und herstellerunabhängigen
Fachleuten mit nachgewiesenen Kenntnissen im Bereich Klimaschutz und Energie durchgeführt.

Bei der Antragstellung ist darzulegen, wie viele Unterrichtseinheiten sowie weitere Bildungsmaßnahmen im jeweiligen Land- oder Stadtkreis
durchgeführt werden sollen.

2.2.2.10.2 Zuwendungsempfänger Zuwendungsempfänger sind:

a) Stadt- und Landkreise oder deren Zusammenschlüsse sowie

b) im Einvernehmen mit dem Kreis

aa) kreisangehörige Städte und Gemeinden und

 



bb) natürliche und juristische Personen, die hersteller-, anbieter-, produkt- und vertriebsneutral arbeiten (zum Beispiel regionale
Energieagenturen oder vergleichbare Einrichtungen).

2.2.2.10.3 Art und Höhe der Förderung Die Festbetragsfinanzierung beträgt für

a) Unterrichtseinheiten (Ziffer 2.2.2.10.1 Sätze 1 und 2) 500 Euro je Klasse beziehungsweise Gruppe,

b) die zusätzlichen Elemente (Ziffer 2.2.2.10.1 Satz 3) 1.500 Euro je Projekttag oder Workshop.

Jährlich stehen 40.000 Euro je Kreis zur Verfügung.

2.2.2.10.4 Beginn des Vorhabens

Als Beginn des Vorhabens gilt die Durchführung der ersten Unterrichtseinheit.

2.2.2.11 Erstberatung und Projektanbahnung zur Abwärmenutzung

2.2.2.11.1 Inhalt

Gefördert wird

a) die Beratung zur Erhebung und Bewertung von Potentialen und Maßnahmen für eine mögliche Abwärmenutzung,

b) über diese Erstberatung hinaus kann die Anbahnung großer Projekte zur Nutzung von Abwärme aus Unternehmen sowie aus
Rechenzentren, Kläranlagen und Abwasserleitungen gefördert werden; Gegenstand ist der Managementaufwand zur Initiierung des
Gesamtprojektes sowie zur Vorbereitung der Ausschreibung von Machbarkeitsstudien oder Planungsaufträgen.

Folgende Anforderungen sind zu erfüllen:

a) Zwischen Beratungsempfängerin oder -empfänger und Beraterin oder Berater muss ein Beratungsvertrag abgeschlossen werden. Für
die beiden Fördergegenstände können verschiedene Beraterinnen und Berater zugezogen werden.

b) Für das Objekt beziehungsweise die Objekte muss eine Abschätzung des Abwärmepotentials vorgenommen sowie Vorschläge
(technisch und organisatorisch) zur firmeninternen Verwendung und beziehungsweise oder einer Nutzung über die Firmengrenzen
hinweg unterbreitet und bewertet werden (Kosten-Nutzen-Analyse). Zu berücksichtigen sind auch Möglichkeiten der Verstromung. Zu
prüfen ist eine Anbindung mittels bestehender oder neu zu errichtender Wärmenetze.

c) Die Beratung muss anbieter-beziehungsweise herstellerunabhängig sein.

d) Ein schriftlicher Beratungsbericht muss erstellt, übergeben und erläutert werden

e) Die Erstberatung sollte innerhalb von neun Monaten, die Projektanbahnung binnen drei Jahren abgeschlossen sein.

f) Die Beratung kann auf einem Energieaudit beziehungsweise einer Energieberatung Mittelstand aufsetzen oder auch unabhängig davon
speziell zur singulären Betrachtung von Abwärmepotentialen beauftragt werden.

Geeignete Beraterinnen und Berater können bei den regionalen Energieagenturen, der Ingenieurkammer Baden-Württemberg, der
Architektenkammer Baden-Württemberg, beim Baden-Württembergischen Handwerkstag oder den örtlichen Industrie- und
Handelskammern beziehungsweise Handwerkskammern erfragt werden. Weitere finden sich auf der Energieeffizienz-Experten-Liste für
Förderprogramme des Bundes unter .

Nicht gefördert werden Beratungen durch Einrichtungen des Landes sowie durch Einrichtungen, an denen das Land mehrheitlich beteiligt ist.

2.2.2.11.2 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind folgende Eigentümer oder rechtmäßige Besitzer in Baden-Württemberg gelegener Gebäude nach Ziffern 1.3.1
und 1.3.2:

a) Kommunen (Städte, Gemeinden, Stadt- und Landkreise) und Zusammenschlüsse, an denen ausschließlich Kommunen beteiligt sind,

b) Unternehmen,

c) mehrheitlich kommunale Unternehmen,

d) selbstständige, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts nach § 101 der Gemeindeordnung.

2.2.2.11.3 Art und Höhe der Förderung

Die Anteilsfinanzierung in Form eines Zuschusses beträgt 75 Prozent des Tagessatzes der externen Beraterin beziehungsweise des externen

www.energie-effizienz-experten.de
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Beraters mit maximal 600 Euro pro Arbeitstag.

Bei der Erstberatung werden bis zu 30 Arbeitstage binnen neun Monaten nach Zuwendungsbescheid bezuschusst.

Bei der Anbahnung großer Projekte werden bis zu 100 Arbeitstage bezuschusst.

Erfolgt tatsächlich die Umsetzung von Maßnahmen zur Abwärmenutzung, können die Erstellung eines konkreten
Abwärmenutzungskonzeptes sowie die Investition über Programme der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder des Bundesamtes für
Außenwirtschaft gefördert werden.

2.2.2.11.4 Beginn des Vorhabens

Als Beginn des Vorhabens gilt der Tag des Abschlusses eines Beratungsvertrages.

2.2.2.12 Wärmewendeprojekte im Gebäudesektor: Informationsvermittlung für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und
Kommunen (Städte, Gemeinden, Stadt- und Landkreise)

2.2.2.12.1 Zuwendungsziel

Förderfähig sind Projekte, die durch Informationsvermittlung für Bürgerinnen und Bürger sowie KMU und Kommunen einen Beitrag zur
Wärmewende im Gebäudesektor leisten. Ziel ist es, durch die verbesserte Information und Motivation die Voraussetzungen dafür zu
schaffen, dass sinnvolle Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und des Einsatzes erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung
ergriffen werden. Dazu gehören neben der energetischen Gebäudesanierung auch Maßnahmen zur Verwirklichung einer klimafreundlichen
zentralen Wärmversorgung.

2.2.2.12.2 Inhalt

Gefördert wird die Informationsvermittlung, Sensibilisierung und Motivation zu folgenden Schwerpunktthemen:

a) Neues Gebäudeenergierecht (GEG):
Im Jahr 2020 ist das grundlegend überarbeitete Gebäudeenergierecht (Zusammenfassung von Energieeinsparungsgesetz,
Energieeinsparverordnung und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz in einem neuen Gebäudeenergiegesetz – GEG) in Kraft getreten. Im
GEG ist auch ein Ölheizungsverbot in Neubau und Bestand verankert, das viele Eigentümer betreffen wird. Zum Gesetz sollen die
Hintergründe, die genaue Regelung, Ausnahmetatbestände und Möglichkeiten zur Erfüllung erläutert werden.

b) Veränderte finanzielle Rahmenbedingungen:
Ab dem Jahr 2021 wird die CO2-Bepreisung mit 25 Euro je Tonne CO2 eingeführt und schrittweise zunächst bis zum Jahr 2025 auf 55
Euro je Tonne CO2 erhöht werden. Es besteht Informationsbedarf zu den Hintergründen, den finanziellen Auswirkungen und Strategien
zur Minderung der eigenen CO2-Kosten. Der Bund stellt umfangreiche Fördermittel zur Verfügung und schafft die Möglichkeit zur
steuerlichen Absetzbarkeit von Kosten für Sanierungsmaßnahmen. Hier gab es zum 1. Januar 2020 wichtige Änderungen. Weitere
grundlegende Änderungen waren zum 1. Januar 2021 geplant. Die Kenntnis über das aktuelle Förderangebot muss der Zielgruppe
vermittelt werden, damit ein wichtiger Impuls für die Entscheidung zur Sanierung erfolgt oder diese hinsichtlich eines besseren
Effizienzstandards beeinflusst wird.

c) Technische Entwicklungen:
Der ständige technische Fortschritt im Bauwesen führt zu einer Vielzahl an potentiellen Ausführungsvarianten. Eine umfassende
Informationsvermittlung bezüglich verschiedener Technologien kann die Entscheidung zu baulichen Maßnahmen positiv beeinflussen.

Insgesamt soll die Informationsvermittlung dazu beitragen, im Gebäudesektor mehr und tiefer greifende Maßnahmen zur Einsparung von
Energie beziehungsweise dem Einsatz erneuerbarer Energien anzustoßen.

Zielgruppen der Informationsvermittlung sind:

a) Bürgerinnen und Bürger,

b) KMU,

c) Stadt- und Landkreise, Städte und Gemeinden

Formate der Informationsvermittlung

Gegenstand der Förderung sind Maßnahmen in einem Projektplan, die mindestens eines der genannten Schwerpunktthemen abdecken. Die
zu den Themen erfolgende Information, Sensibilisierung und Motivation der Zielgruppen können über die folgenden Tätigkeiten erreicht
werden:

a) Eigene Veranstaltungen zu den Schwerpunktthemen: Planen, Bewerben und Durchführen von kostenlosen
Informationsveranstaltungen.

b) Kostenlose Erstberatung: Anbieten von kostenlosen Kurzberatungen zu den Schwerpunktthemen insbesondere im Rahmen fester
Sprechstunden.

 



c) Organisieren von Beispieltouren durch die Gemeinde: Erleben von guten Beispielen. Kommunikation von Vorteilen wie Komfort,
persönlicher Beitrag zum Klimaschutz, Kosteneinsparung und Wertsteigerung. Thermographischer Vergleich von sanierten und nicht
sanierten Gebäuden.

d) Präsenz auf lokalen Veranstaltungen: Stände bei lokalen Veranstaltungen wie Wochenmärkte, Weihnachtsmarkt, Gewerbe-schau,
Sommerfeste, Schulfeste, kirchliche Veranstaltungen.

e) Berichte, insbesondere zu gelungenen Sanierungsprojekten, zum Beispiel im Amtsblatt oder der Lokalpresse.

2.2.2.12.3 Zuwendungsempfänger Zuwendungsempfänger sind

a) Stadt- und Landkreise oder deren Zusammenschlüsse sowie

b) im Einvernehmen mit dem Kreis

aa) kreisangehörige Städte und Gemeinden und

bb) natürliche und juristische Personen, die hersteller-, anbieter-, produkt- und vertriebsneutral arbeiten und über einschlägige
Erfahrungen mit nachhaltigem, qualitätsbewusstem Bauen und als Netzwerkerinnen und Netzwerker verfügen (zum Beispiel
regionale Energieagenturen oder vergleichbare Einrichtungen).

2.2.2.12.4 Art und Höhe der Förderung

Die Vollfinanzierung ist auf 50.000 Euro pro Jahr je Stadt- und Landkreis beschränkt. Zuwendungsempfänger, die in mehreren Stadt- oder
Landkreisen tätig sind, können ein Mehrfaches des Betrags erhalten.

2.2.2.12.5 Zuwendungsvoraussetzungen Zuwendungsvoraussetzungen sind

a) die Teilnahme des Stadt- oder Landkreises am Klimaschutzpakt,

b) die Teilnahme des Stadt- oder Landkreises am Wettbewerb Leitstern Energieeffizienz im Jahr 2020 oder im Jahr 2022,

c) kommunale Zuwendungsempfänger finanzieren Aktivitäten, die in das Aufgabengebiet einer regionalen Energieagentur fallen
(Information, Sensibilisierung und Motivation zu klimaschutzrelevanten Themen) mindestens in der Höhe der beantragten Mittel,

d) andere Zuwendungsempfänger werden durch die Kommunen im Stadt- oder Landkreis durch Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge in
mindestens derselben Höhe wie die beantragte Förderung unterstützt,

e) die finanzielle Zuwendung der Jahre 2017, 2018 und 2019 für Aktivitäten, die in das Aufgabengebiet einer regionalen Energieagentur
fallen (Information, Sensibilisierung und Motivation zu klimaschutzrelevanten Themen) oder von einer regionalen Energieagentur
durchgeführt werden, werden von Seiten der Kommunen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 nicht wesentlich reduziert.

2.2.2.13 Klimaneutrale Kommunalverwaltung

2.2.2.13.1 Inhalt

Kommunalverwaltungen sollen dabei unterstützt werden, Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 zu erreichen. Dies betrifft insbesondere die
eigenen Liegenschaften, den Fuhrpark sowie gegebenenfalls auch die Wasserversorgung und Kläranlagen. Gefördert werden die Schaffung
von zusätzlichen Stellen für „Beauftragte für eine klimaneutrale Kommunalverwaltung“ über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren,
begleitende externe Beratungen sowie Sachkosten. Die von den Beauftragten zu bearbeitenden Aufgaben umfassen:

a) Bestandsaufnahme und Bilanzierung,

b) Entwicklung und Abstimmung eines zielkonformen Treibhausgas-Reduktionsfahrplans,

c) schrittweise Umsetzung der definierten Maßnahmen,

d) Dokumentation der Ergebnisse,

e) Aufbau und Durchführung eines Monitoringprozesses sowie

f) begleitende Überzeugungsarbeit, Abstimmungen, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

2.2.2.13.2 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind Kommunen (Städte, Gemeinden, Stadt- und Landkreise) und Zusammenschlüsse, an denen ausschließlich
Kommunen beteiligt sind.

2.2.2.13.3 Art, Höhe und Dauer der Förderung

 



Die Anteilsfinanzierung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses beträgt

a) 65 Prozent der Personalausgaben für Fachpersonal, das im Rahmen des Vorhabens für drei Jahre zusätzlich beschäftigt wird. Die Zahl
der zu berücksichtigenden Stellenanteile ist abhängig von der Größe der Kommunen beziehungsweise Zusammenschlüsse wie folgt
gestaffelt:

aa) bis 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis zu einer halben Vollzeitstelle,

bb) bis 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis zu einer Vollzeitstelle,

cc) mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis zu zwei Vollzeitstellen,

b) 75 Prozent des Tagessatzes der externen Beraterin beziehungsweise des externen Beraters maximal 600 Euro je Arbeitstag. Die Zahl der
zu berücksichtigenden Arbeitstage ist abhängig von der Größe der Kommunen beziehungsweise Zusammenschlüsse wie folgt gestaffelt:

aa) bis 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis zu zehn Arbeitstage pro Jahr,

bb) bis 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis zu 15 Arbeitstage pro Jahr,

cc) mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis zu 20 Arbeitstage pro Jahr,

c) außerdem können einmalig 75 Prozent der Sachausgaben bewilligt werden. Die Höhe der zu berücksichtigenden Sachausgaben ist
abhängig von der Größe der Kommunen beziehungsweise Zusammenschlüsse wie folgt gestaffelt:

aa) bis 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis zu 15.000 Euro,

bb) bis 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis zu 25.000 Euro,

cc) mehr als 100.000 Einwohner bis zu 30.000 Euro.

Kommunen mit bis 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die sich mit mindestens zwei weiteren Kommunen zusammenschließen, können
die höhere Anteilsfinanzierung für Kommunen oder Zusammenschlüsse bis 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Anspruch nehmen,
auch wenn der Zusammenschluss selbst nicht mehr als 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner umfasst.

Die Anteilsfinanzierung nach den Buchstaben b und c setzt die Schaffung einer zusätzlichen Stelle nach Buchstabe a voraus.

Wenn sich der Zuwendungsempfänger verpflichtet, die Stellen für Fachpersonal über zwei weitere Jahre zu erhalten, kann der
Bewilligungszeitraum auf bis zu fünf Jahre verlängert und die Anteilsfinanzierung für Personalausgaben und Ausgaben für externe Beratung
fortgesetzt werden.

Die Verlängerung ist spätestens sechs Monate vor Ende des Bewilligungszeitraums zu beantragen.Die Verlängerung ist spätestens sechs Monate vor Ende des Bewilligungszeitraums zu beantragen.

2.2.2.14 Projektentwicklung Contracting – ProECo – für energieeffiziente Gebäude, Quartiere, Anlagen zur Nahwärmeversorgung und die
energetische Sanierung von Straßenbeleuchtung

2.2.2.14.1 Inhalt

Gefördert wird die qualifizierte Beratung von öffentlichen und gewerblichen Gebäudeeigentümern, Wohnungsbauunternehmen und
gewerbliche Unternehmen mit dem Ziel, Contracting-Projekte mit einer möglichst hohen CO2-Einsparung anzustoßen und umzusetzen.
Dementsprechend bemisst sich die Förderung zunächst auf Grundlage eines Honorarangebotes für die Beratungsleistung und abschließend
auf Grundlage des angebahnten und geschlossenen Contracting-Vertrages sowie in Abhängigkeit von der Höhe der CO2-Einsparung.

Förderfähig ist die fachliche Unterstützung bei der Entwicklung und Begleitung von Contracting-Projekten. Diese Beratung umfasst

a) eine Potential- und Machbarkeitsanalyse (technisch-ökonomisches Konzept und Finanzierungskonzept),

b) Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung bis zum Vertragsabschluss sowie

c) die Begleitung der Umsetzungsphase und Unterstützung bei der Abrechnung nach dem ersten Vertragsjahr.

Förderfähige Projekte müssen folgende Anforderungen erfüllen:

a) Die Beratung erfolgt extern durch eine für die Entwicklung von energie- und CO2-sparenden Contracting-Projekten qualifizierte und
erfahrene Person.

b) Der mehrstufige Verfahrensablauf wird dokumentiert.

c) Die anbieter- und herstellerneutrale Beratung führt zur Ausarbeitung und zum Abschluss eines Contracting-Vertrages zwischen dem
Zuwendungsempfänger und einem Contractor.

 



d) Das Contracting-Vorhaben erreicht eine CO2-Einsparung von mindestens 30 Prozent.

e) Der Zeitraum zwischen Bewilligung und Abschluss eines Contracting-Vertrages beträgt höchstens 18 Monate.

2.2.2.14.2 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind folgende Eigentümer oder rechtmäßige Besitzer in Baden-Württemberg gelegener Gebäude nach Ziffern 1.3.1
und 1.3.2 sowie von Anlagen zur Nahwärmeversorgung und Straßenbeleuchtung:

a) Kommunen (Städte, Gemeinden, Stadt- und Landkreise) und Zusammenschlüsse, an denen ausschließlich Kommunen beteiligt sind,

b) selbstständige, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts nach § 101 der Gemeindeordnung,

c) KMU,

d) mehrheitlich kommunale Unternehmen, sofern sie die Kriterien für KMU, mit Ausnahme des kommunalen Anteils von weniger als 25
Prozent, erfüllen,

e) Träger von

aa) Krankenhäusern nach § 4 LKHG,

bb) Rehabilitationseinrichtungen mit Versorgungsvertrag nach §§ 111, 111c SGB V oder § 21 SGB IX,

cc) stationären Einrichtungen nach § 3 WTPG und dd) Studentenwohnheimen,

auch wenn sie die KMU-Kriterien nicht erfüllen,

f) auf Grund eines Landesgesetzes eingerichtete Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen des öffentlichen
Rechts,

g) Kirchengemeinden, Seelsorgeeinheiten und kirchliche Einrichtungen,

h) eingetragene, gemeinnützige Vereine im Sinne der §§ 52 bis 55 AO,

i) gemeinnützige Stiftungen,

j) natürliche Personen sowie

k) folgende Eigentümer von Wohngebäuden mit mindestens acht Wohneinheiten:

aa) Unternehmen der Wohnungswirtschaft,

bb) Wohnungseigentümergemeinschaften und

cc) natürliche Personen.

2.2.2.14.3 Art und Höhe der Förderung

Die Anteilsfinanzierung erfolgt in Form eines Zuschusses zu externen Beratungskosten für die Entwicklung und Begleitung eines
Contracting-Projektes in Abhängigkeit von der vertraglich zugesicherten und tatsächlich nachgewiesenen CO2-Einsparung sowie den mit der
Umsetzung verbundenen Investitionskosten.

Der Zuschuss für die Entwicklung und Begleitung des Contracting-Projektes beträgt

a) je ein Prozent der zuwendungsfähigen Honorarkosten von bis zu 800 Euro Tagessatz sowie höchstens 200.000 Euro insgesamt für
jeden Prozentpunkt prognostizierter und im Contracting-Vertrag vereinbarter CO2-Einsparungen,

b) fünf Prozent der geschätzten Kosten für die Erstinvestitionen, die im Rahmen des Contracting-Projektes umgesetzt werden, ohne
laufende Wartungs- und Instandhaltungskosten, oder

c) 75 Prozent der Honorarkosten, höchstens 600 Euro pro Arbeitstag sowie maximal 150.000 Euro insgesamt.

Maßgeblich ist der kleinste sich ergebende Betrag.

Als Basisförderungen werden 80 Prozent des maximalen Zuschusses nach Vorlage des abgeschlossenen Contracting-Vertrages gewährt.

Als Bonusförderung werden 20 Prozent des maximalen Zuschusses nach erfolgtem Nachweis der vereinbarten CO2-Einsparung durch

 



Vorlage der ersten, aus dem Contracting-Vertrag resultierenden Jahresabrechnung gewährt.

2.2.2.15 Regionale Beratungsstellen zur Unterstützung der kommunalen Wärmeplanung

2.2.2.15.1 Inhalt

Förderfähig ist der Aufbau und Betrieb einer regionalen Beratungsstelle, welche als unabhängige Organisation vor Ort in den Regionen die
Kommunen bei der Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung und beim Aus- und Umbau einer klimaneutralen Wärmeversorgung
unterstützt. Die Aktivitäten sollen sowohl Kommunen mit der Pflicht zur Wärmeplanung als auch solche ohne diese Pflicht adressieren.
Außerdem sollen die Aktivitäten sowohl nach innen (kommunale Fachämter, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, Gremien)
als auch nach außen (Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, wie Wohnungswirtschaft, Energieversorgungsunternehmen,
Energieberaterinnen und -berater, Fachplanerinnen und -planer) wirken. Der Fokus der Tätigkeiten soll auf den Informationstransport von
der Landesebene in die Regionen, auf den Wissensaustausch zwischen den Kommunen und die Vernetzung der Akteure vor Ort gelegt
werden. Gefördert werden Aktivitäten, die sich der Öffentlichkeitsarbeit widmen, der Verstetigung und Erweiterung eines regionalen sowie
des übergeordneten landesweiten Netzwerks dienen oder fachlich-konzeptioneller Natur sind. In allen drei Bereichen müssen Aktivitäten
nachgewiesen werden. Dies können insbesondere sein:

a) Öffentlichkeitsarbeit:

aa) Erarbeiten und Verbreiten von Informationen, Informationsmaterialien für Bürgerinnen und Bürger, sowie für Kommunen zu
Wärmeplanung, Wärmenetzen und zu Realisierungs- und Finanzierungsoptionen von in Wärmeplänen vorgeschlagenen
Maßnahmen.

bb) Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen, Tagungen, Workshops auf kommunaler und/oder regionaler
Ebene, auch zusammen mit den Kompetenzzentren Wärme-wende und Contracting der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-
Württemberg GmbH.

cc) Initiierung eines überregionalen Austauschs zur Verbreitung gelungener Beispiele der Wärmeplanung und daraus folgender
Maßnahmen zur Umsetzung.

dd) Maßnahmen zur Motivation von Akteuren aus der Bevölkerung, Unternehmen und Politik.

ee) Proaktive Begleitung von konkreten Projekten zur Akzeptanzsteigerung für die Wärmeplanung und den Ausbau von
Wärmenetzen.

ff) Austausch über Praxiserfahrungen

b) Regionale Netzwerke:

Etablierung und Erweiterung eines regionalen Netzwerks, an dem jeweils mindestens ein Vertreter oder eine Vertreterin folgender
Akteure in der Region beteiligt ist:

aa) Zur Wärmeplanung verpflichtete Gemeinden,

bb) nicht zur Wärmeplanung verpflichtete Gemeinden,

cc) Landkreise,

dd) Energieversorgungsunternehmen oder Bürgerenergiegenossenschaften,

ee) Dienstleistungsunternehmen, die im Bereich Wärmeplanung, Wärmenetzplanung, Projektsteuerung, Contracting beratend oder
ausführend tätig sind.

Dieses Netzwerk muss spätestens ein Jahr nach dem Eingang der Konzeptbewilligung etabliert sein (unterzeichnete
Kooperationsvereinbarung) und mindestens dreimal im Jahr zusammenkommen.

Ziel der Netzwerkarbeit ist, die Zusammenarbeit zwischen den regionalen Partnerinnen und Partnern zu verbessern, interkommunale
Planungsprojekte anzustoßen und Informationen über Probleme und deren Lösungen bei der Wärmeplanung auszutauschen, um
insgesamt die Planungseffizienz und die Planungsergebnisse in der Region zu verbessern.

Aufgaben des Netzwerks sind darüber hinaus:

aa) Weitergabe von Informationen bezüglich landesweiter Maßgaben und Instrumente an die am Netzwerk beteiligten
Akteursgruppen,

bb) Entsendung von Vertretern zu landesweiten Veranstaltungen, cc) koordinierte und abgestimmte Rückmeldung zu landesweiten
Planungsdokumenten zur kontinuierlichen Weiterentwicklung derselben.

c) Fachlich-konzeptionell

 



aa) Hilfestellung für Kommunen bei der Beantragung von Fördermitteln und zu Finanzierungsmöglichkeiten für die kommunale
Wärmeplanung sowie zum (Aus)bau von Wärmenetzen.

bb) Initiierung gemeindeübergreifender Wärmeplanungen insbesondere, um gemeindeübergreifende Potenziale der Erneuerbaren
Energien zu erfassen.

cc) Einrichtung einer unabhängigen Beratungsstelle für Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema Wärmeversorgung (sowohl
zentrale als auch dezentrale Lösungen).

dd) Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen zur Steigerung der Fachkompetenz im Bereich Wärmeplanung, Wärmenetze,
Finanzierungs- und Betreibermodelle.

ee) Kontinuierliche Rückmeldung aus laufenden Planungs- und Umsetzungsprozessen an landesweite Institutionen (insbesondere
Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH Kompetenzzentren Wärmewende und Contracting) für die
Fortschreibung von Seiten des Landes veröffentlichten Planungsdokumenten.

ff) Verbindliche Teilnahme an Treffen eines landesweiten Netzwerks der regionalen Beratungsstellen zur Weiterbildung, zum
Austausch bezüglich regionaler Erfolgsfaktoren und Hemmnisse und zur Erarbeitung überregionaler Planungshilfen.

Gegebenenfalls darüber hinaus Begleitung des Prozesses der kommunalen Wärmeplanung als regionaler Ansprechpartner

aa) zu allgemeinen Fragen bezüglich Umfang, Methodik und Darstellung der Ergebnisse,

bb) zu Fragen bezüglich des Klimaschutzgesetzes und damit einhergehender Verpflichtungen und Ermächtigungen,

cc) zur Vermittlung an überregionale Beratungsangebote.

d) Initialberatung zur Aufdeckung von Wärmequellen und deren Nutzungsmöglichkeiten.

e) Unterstützung bei der Einleitung von investiven Maßnahmen, die im Rahmen der Wärmeplanung entwickelt wurden (insbesondere im
Bereich Wärmenetze).

Die Durchführung einer Wärmeplanung wird nicht durch dieses Programm gefördert.

2.2.2.15.2 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts mit Erfahrung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
und Netzwerkarbeit zu den Themen Klimaschutz und Energiewende und grundlegenden Kenntnissen im Bereich Wärmenetze und
Wärmeplanung, sofern diese, mit ihnen verbundene Unternehmen oder Partnerunternehmen jeweils nicht selbst Wärmeplanungen
durchführen, Wärmenetze planen oder errichten oder Produkte herstellen, vertreiben oder Anlagen errichten oder vermieten, die bei
Wärmenetzinvestitionen verwendet werden können.

In jeder der 12 Regionen kann maximal eine Beratungsstelle gefördert werden. Ausnahme ist der Verband Region Stuttgart, der in die
Teilregionen Region Stuttgart-West (Landkreis Böblingen, Landkreis Ludwigsburg, Stadtkreis Stuttgart) und Region Stuttgart-Ost (Landkreis
Esslingen, Landkreis Göppingen, Rems-Murr-Kreis) aufgeteilt wird. In jeder dieser Teilregionen kann eine Beratungsstelle gefördert werden.

2.2.2.15.3 Art und Höhe der Förderung

Anteilsfinanzierung in Form eines Zuschusses von bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.

Zuwendungsfähige Gesamtausgaben sind:

a) Personalausgaben zuzüglich maximal 15 Prozent Gemeinkosten-zuschlag

b) Reisekosten nach dem Landesreisekostengesetz Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung. Fahrten zwischen Wohnort
und regelmäßiger Arbeitsstätte sind nicht zuwendungsfähig.

c) Sachausgaben, insbesondere Sachausgaben für Informationsveranstaltungen, Workshops, Informationsmaterial, Einrichtung eines
Internetauftritts, sowie die Beauftragung Dritter, soweit diese Ausgaben jeweils vollständig und ausschließlich der geförderten
Maßnahme zuzuordnen sind.

Der maximale Zuschuss pro Geschäftsjahr beträgt

a) in Regionen mit bis zu einer Million Einwohnerinnen und Einwohnern 70.000 Euro,

b) in Regionen mit mehr als einer Million Einwohnerinnen und Einwohnern einschließlich der beiden Teilregionen der Region Stuttgart
100.000 Euro.

Der Bewilligungszeitraum beträgt drei Geschäftsjahre ab Konzeptbewilligung.

 



2.2.2.15.4 Zuwendungsvoraussetzungen und Antragsverfahren

Eine Konzepteinreichung in Konsortien ist möglich, wenn die Konsortialpartner die genannten Erfahrungen besitzen. Die Konsortialpartner
stellen jeweils einen eigenen Antrag auf Zuwendung. Einer der Antragsteller des Konsortiums ist für die Koordinierung und Steuerung des
Gesamtprojektes verantwortlich (Konsortialkoordinator). Die auf die Konsortialpartner entfallenden Projektinhalte müssen klar voneinander
abgegrenzt werden.

Die Antragsteller verpflichten sich, im Rahmen der geförderten Projekte ausschließlich nichtwirtschaftlich tätig zu werden.

Bis zum Ablauf von drei Wochen nach dem Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrift ist beim Umweltministerium ein Projektkonzept für
eine Projektregion einzureichen. Weitere Termine zur Einreichung von Projektkonzepten können bei Bedarf durch das Umweltministerium
festgelegt werden. In diesen Fällen wird ein solcher Termin auf der Homepage des Umweltministeriums unter 

 rechtzeitig bekannt gegeben.

Im Projektkonzept sind Maßnahmen nach Zahl und Umfang sowie Vorhabenziele zu definieren, deren Erreichung eindeutig nachgewiesen
werden kann. Abgeschlossene oder laufende vergleichbare Projekte des Einreichenden sind darzulegen. Die Konzepte müssen Angaben zum
Zeitplan, zu den Kosten, zur Finanzierung und zur Erfüllung der formellen Zuwendungsvoraussetzungen enthalten. Liegen für eine Region
mehrere Projektkonzepte vor, wählt das Umweltministerium gemeinsam mit der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg
GmbH anhand folgender Kriterien das Konzept aus, das für eine Förderung in Frage kommt. Auf Basis dieses Konzepts und möglicher
Rückmeldung von Seiten des Umweltministeriums kann dann der eigentliche Förderantrag eingereicht werden:

a) Beschreibung und Analyse der Ausgangslage in der Region,

b) Schlüssigkeit von Zielsetzung und Konzeption,

c) Umfang, Qualität und Kreativität der im Projektantrag vorgeschlagenen Maßnahmen,

d) Erfahrungen der Antragstellerin beziehungsweise des Antragstellers,

e) Höhe des Eigenanteils der Antragstellerin beziehungsweise des Antragstellers.

2.2.2.16 Strukturelles Coaching zur Qualitätssicherung bei Energiemanagement

2.2.2.16.1 Inhalt

Gefördert wird die fachliche Anleitung und Begleitung des Prozesses bis zur abgeschlossenen Zertifizierung eines
Energiemanagementsystems nach dem Qualitätsstandard „kom.EMS“.

2.2.2.16.2 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind Kommunen (Städte, Gemeinden, Stadt- und Landkreise) und Zusammenschlüsse, an denen ausschließlich
Kommunen beteiligt sind.

2.2.2.16.3 Art und Höhe der Förderung

Die Anteilsfinanzierung in Form eines Zuschusses beträgt 75 Prozent des Tagessatzes der externen Beraterin beziehungsweise des externen
Beraters. Gefördert werden bis zu sieben Arbeitstage mit maximal 600 Euro pro Arbeitstag.

2.3 Nachhaltige, energieeffiziente Sanierung

2.3.1 Zuwendungsziel

In den nächsten Jahren werden viele, insbesondere kommunale Gebäude mit Förderung des Landes saniert. Gemäß § 4 Absatz 1 KSG BW
strebt das Land bis zum Jahr 2050 eine Treibhausgasminderung um 90 Prozent an. Dieses Ziel sollte bei Sanierungen, für die eine
Lebensdauer von 30 Jahren und mehr erwartet wird, bereits heute in angemessener Weise Berücksichtigung finden, um später aufwendige
Nachsanierungen zu vermeiden. Deshalb werden Vorhaben ergänzend gefördert, wenn besondere Effizienzstandards erreicht werden.

2.3.2 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind nach der VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude (VwV KommSan Schule) vom 1. Februar 2018
(GABl. S. 131), nach der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums und des Kultusministeriums zur Umsetzung von Kapitel 2 des
Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen (VwV KInvFG
Kapitel 2) vom 1. Februar 2018 oder nach Abschnitt 5 der Verwaltungsvorschrift Schulbauförderung (VwV SchulBau) vom 28. August 2020
(GABl. S. 627) geförderte Schultäger.

2.3.3 Förderfähige Vorhaben und Höhe der ergänzenden Förderung

2.3.3.1 Vorhaben, die insgesamt den KfW Effizienzhausstandard 70 gemäß der Anlage zu den Merkblättern des Förderprogramms 217
„Energieeffizient Bauen und Sanieren-Nichtwohngebäude“ der KfW erreichen, werden ergänzend mit 50 Euro je Quadratmeter von der
Sanierung betroffener Schulfläche, höchstens 500.000 Euro gefördert.
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2.3.3.2 Vorhaben, die insgesamt den KfW Effizienzhausstandard 55 gemäß der Anlage zu den Merkblättern des Förderprogramms 217
„Energieeffizient Bauen und Sanieren-Nichtwohngebäude“ der KfW erreichen, werden ergänzend mit 150 Euro je Quadratmeter von der
Sanierung betroffener Schulfläche, höchstens 1 200.000 Euro gefördert.

2.3.3.3 Die Förderung nach der VwV KommSan Schule, nach der VwV KInvFG Kapitel 2 oder nach Abschnitt 5 der VwV SchulBau und die
ergänzende Förderung darf die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben nicht übersteigen.

2.3.4 Zuwendungsvoraussetzungen

2.3.4.1 Mit der zur Förderung beantragten Maßnahme darf abweichend von Ziffer 3.1 mit Bestandskraft des Bewilligungsbescheides nach der
VwV KommSan Schule, nach der VwV KlnvFG Kapitel 2 oder nach Abschnitt 5 der VwV SchulBau begonnen werden.

3 Zuwendungsvoraussetzungen

3.1 Gemäß Ziffer 1.2 VV-LHO zu § 44 LHO dürfen Zuwendungen zur Projektförderung nur für solche Vorhaben bewilligt werden, die noch
nicht begonnen worden sind. Soweit in Ziffer 2.2 nicht anders geregelt, gilt als Beginn der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden
Lieferungs- oder Leistungsvertrags. Die Ausschreibung der Maßnahme oder Maßnahmen sowie die Erbringung von Planungsleistungen sind
unschädlich.

3.2 Abweichend von Ziffer 1.2 VV-LHO zu § 44 LHO und von Ziffer 3.1 darf mit den Maßnahmen bereits nach Antragsstellung begonnen
werden. Maßnahmen nach Ziffer 2.2.2.15 dürfen nach Konzeptbewilligung durch das Umweltministerium begonnen werden. Nach
Inbetriebnahme der Anlage oder Einrichtung in den Fällen der Ziffer 2.1 oder nach Abschluss eines Vorhabens in den Fällen der Ziffer 2.2 ist
keine Antragsstellung beziehungsweise Förderung mehr möglich. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn findet auf eigenes Risiko des
Zuwendungsempfängers statt. Die in dieser Verwaltungsvorschrift genannten Fördervoraussetzungen sind zwingend zu beachten. Weiterhin
sind die „Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)“ sowie die „Allgemeinen
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K)“ einzuhalten. Maßnahmen nach
Ziffer 2.3 dürfen erst mit Bestandskraft des Bewilligungsbescheides nach VwV KommSan Schule, nach der VwV KInFG Kapitel 2 oder nach
Abschnitt 5 der VwV SchulBau begonnen werden.

3.3 Andere Fördermittel der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg dürfen nicht in Anspruch genommen
werden. Von diesem Kumulierungsverbot gelten folgende Ausnahmen:

3.3.1 Kommunen können gleichzeitig Mittel aus dem Ausgleichstock gemäß § 13 des Finanzausgleichsgesetzes und Mittel aus dem
Ausgleichstock 2 nach Ziffer 4.2 der Verwaltungsvorschrift des Finanz- und Wirtschaftsministeriums und des Innenministeriums zum Gesetz
zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen über pauschale Zuwendungen und Zuwendungen aus dem Ausgleichstock
(VwV-KInvFG) vom 25. August 2015 (GABl. S. 636) in Anspruch nehmen.

3.3.2 Für Maßnahmen nach Ziffer 2.3 können gleichzeitig Fördermittel nach der VwV KommSan Schule, nach der VwV KInvFG Kapitel 2 oder
nach Abschnitt 5 der VwV SchulBau in Anspruch genommen werden. Die Gesamtförderung darf die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben
nicht übersteigen.

3.3.3 Für Maßnahmen an Gebäuden nach Ziffern 1.3.2.1 und 1.3.2.2 können gleichzeitig Fördermittel aus Programmen des Fachministeriums
-soweit nach diesen Programmen zulässig -bis zu einem Gesamtfördersatz von 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben in Anspruch
genommen werden.

3.3.4 Eingetragene gemeinnützige Vereine und gemeinnützige Stiftungen können gleichzeitig Fördermittel aus Programmen des Bundes und
des Landes -soweit nach diesen Programmen zulässig -bis zu einem Gesamtfördersatz von 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben in
Anspruch nehmen.

Eingetragene gemeinnützige Vereine können zur Absicherung ihres weiteren Finanzierungsbedarfs auf das „Bürgschaftsprogramm:
Finanzierung von Vereinsstätten“ der L-Bank zurückgreifen.

4 Antragsverfahren

4.1 Das Umweltministerium gibt den Tag, ab dem erstmalig ein Antrag gestellt werden kann, auf seiner Homepage unter 
 bekannt. Anträge können ab diesem Tag bis zum Ablauf des 30. November 2022 (es gilt der

Eingangsstempel der Bewilligungsstelle) gestellt werden. Das Umweltministerium wird eine frühere Ausschöpfung der Mittel bekannt geben.

4.2 Für die Antragstellung sind ausschließlich die im Programmjahr zur Verfügung gestellten Antragsformulare zu verwenden. Sie regeln
weitere Bedingungen und insbesondere technische Details.

Anträge sind in schriftlicher Form zu erstellen und in einfacher Ausfertigung auf dem Postweg einzureichen. Die Formulare enthalten ein
Adressfenster mit dem richtigen Empfänger.

4.3 Zur Bearbeitung angenommen werden nur Förderanträge, die einen geplanten Beginn des Vorhabens innerhalb der nächsten zwölf
Monate ausweisen. Satz 1 gilt bei Vorhaben in den Fällen der Ziffer 3.2 als erfüllt.

4.4 Zur Bearbeitung angenommen werden nur vollständige Anträge mit widerspruchsfreien Angaben, die in Fällen von Ziffer 2.1 ein
eindeutiges Rechenergebnis für den Zuschuss ausweisen.

4.5 Für alle zeitgleich in einer Liegenschaft geplanten förderfähigen Maßnahmen nach Ziffer 2.1 ist ein Zuschussantrag zu stellen. Zuschüsse
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für Maßnahmen in mehreren Liegenschaften sind unabhängig voneinander zu beantragen.

4.6 Die angenommenen Anträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet.

5 Bewilligung und Verwendung

5.1 Bewilligungsstelle ist die L-Bank.

5.2 Die Zuwendung wird ausschließlich für die im Antrag beschriebene Maßnahme gewährt. Eine nachträgliche Umwidmung bewilligter
Fördermittel auf andere Maßnahmen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Bewilligungsstelle nicht zulässig.

5.3 Die Zuwendung darf nur für den im Zuwendungsbescheid bestimmten Zweck verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und
sparsam zu verwenden. Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt werden, soweit dies allgemein üblich
oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist.

5.4 Abweichend von den Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) ist ein vereinfachter Verwendungsnachweis
zulässig, der

5.4.1 in Fällen der Ziffern 2.1 und 2.2 spätestens drei Monate nach Ende des Bewilligungszeitraumes vorzulegen ist. Der Zuwendungsbescheid
erlischt, wenn die Maßnahme nicht innerhalb des Bewilligungszeitraums abgeschlossen und beziehungsweise oder der
Verwendungsnachweis nicht fristgerecht vorgelegt wird.

5.4.2 in Fällen der Ziffer 2.3 innerhalb von drei Monaten nach Abrechnung der Sanierungsmaßnahme vorzulegen ist.

5.5 Die Zweckbindungsfrist beträgt

a) bei Maßnahmen nach Ziffern 2.1 und 2.3 zehn Jahre. Werden die neu errichteten oder sanierten Anlagen weniger als fünf Jahre
bestimmungsgemäß betrieben, ist die gewährte Förderung vollständig zurückzuerstatten. Werden die Anlagen mehr als fünf, jedoch
weniger als zehn Jahre bestimmungsgemäß betrieben, vermindert sich die Förderung für jedes volle Jahr der Unterschreitung der
Zweckbindungsfrist um 20 Prozent;

b) bei Maßnahmen nach Ziffer 2.2.2.4 fünf Jahre.

5.6 Zuwendungsempfänger nach Ziffern 2.1 und 2.3 sind verpflichtet,

a) die Kontroll- und Messeinrichtungen der geförderten Anlagen (zum Beispiel Betriebsstundenzähler, Wärmezähler, Stromzähler)
monatlich abzulesen und die Ergebnisse zu dokumentieren,

b) den flächenspezifischen Endenergieverbrauch vor Antragstellung und nach Umsetzung der geförderten Maßnahme beziehungsweise
der Maßnahmen in mindestens jährlichem Turnus in geeigneter Form zu erfassen und zu dokumentieren und

an Evaluierungen des Programms mitzuwirken und den Beauftragten des Umweltministeriums die dokumentierten Ergebnisse auf Nachfrage
zur Verfügung zu stellen.

6 Auszahlung

6.1 Zuwendungen von nicht mehr als 25.000 Euro werden nach Vorlage und Anerkennung des Verwendungsnachweises ausgezahlt.

6.2 Auf Zuwendungen gemäß Ziffern 2.1 und 2.3 von mehr als 25.000 Euro kann unter Vorlage von Zwischennachweisen eine
Abschlagszahlung abgerufen werden. Teilbeträge von weniger als 10.000 Euro werden nicht ausgezahlt. Auf die Regelungen zur Rückzahlung
und Verzinsung in den ANBest-K beziehungsweise ANBest-P für Zuwendungen zur Projektförderung wird besonders hingewiesen.

6.3 Auf Zuschüsse gemäß Ziffern 2.2.2.4, 2.2.2.12, 2.2.2.13 und 2.2.2.15 können unter Vorlage von Zwischennachweisen zwei
Abschlagszahlungen angefordert werden.

6.4 Die Schlusszahlung wird nach Vorlage und Anerkennung des Verwendungsnachweises ausgezahlt. Wegen der Frist zur Vorlage des
Verwendungsnachweises und der Folge eines Fristversäumnisses wird auf Ziffer 5.4.1 verwiesen.

7 Prüfungsrecht

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, dem Umweltministerium, der Bewilligungsstelle sowie dem Rechnungshof Baden-Württemberg
auf Verlangen

a) bei Maßnahmen nach Ziffern 2.1 und 2.3 bis zehn Jahre nach Inbetriebnahme der Anlagen oder Einrichtungen,

b) bei Maßnahmen nach Ziffer 2.2 bis fünf Jahre nach Abschluss des Vorhabens

Auskünfte über die für die Gewährung und Belassung der Zuschüsse maßgeblichen Umstände zu erteilen, die entsprechenden Unterlagen,
insbesondere die in Ziffer 5.6 genannten Dokumentationen, vorzulegen und Zutritt zu den betroffenen Gebäuden und Anlagen zu gewähren.

 



Die im Rahmen der Förderung errichteten Anlagen können durch die Behörden oder deren Bevollmächtigte, zum Beispiel der Klimaschutz-
und Energieagentur Baden-Württemberg, stichprobenartig begutachtet werden.

Der Rechnungshof Baden-Württemberg ist berechtigt, beim Zuwendungsempfänger zu prüfen (§ 91 LHO).

8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten und Geltungsdauer

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 21. Dezember 2020 in Kraft und am 31. Dezember 2025 außer Kraft. Sie gilt für fristgerecht gestellte
Anträge, die vom 21. Dezember 2020 bis zum 30. November 2022 gestellt werden.
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Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (VwV-LGVFG)

Allgemeiner Teil

1 Zweck und Ziel der Förderung

Das Land Baden-Württemberg gewährt zum Bau, Ausbau oder Umbau von kommunalen Straßen, für die Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur,
für Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Straßen, sowie zum Bau und Ausbau von Verkehrswegen und Anlagen des öffentlichen
Personennahverkehrs einmalige Zuwendungen, die dazu bestimmt sind, Vorhaben, die zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und des
Lärmschutzes der Gemeinden im Sinne einer nachhaltigen Mobilität dringend notwendig sind, zu finanzieren. Nachhaltige Mobilität
bedeutet, die heutigen Mobilitätsbedürfnisse in Zukunft in einer dauerhaft umweltverträglichen Weise, beispielsweise durch die Nutzung
von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln zu, gewährleisten.

Nach derzeitiger Rechtslage stellt der Bund nach 2019 keine Entflechtungsgesetzmittel mehr zur Verfügung. Die Aufstellung der
Förderprogramme erfolgt daher bis zum Vorliegen anderweitiger Beschlüsse auf der Grundlage einer mit dem Jahr 2019 auslaufenden
Förderung.

Ziele der Förderung sind insbesondere die

Verbesserung des Verkehrsangebotes und der Verkehrsinfrastruktur in den Kommunen (insbesondere in Hinblick auf die Beseitigung
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von Engpässen bei Klimaschutz, Lärmschutz, Luftreinhaltung, Flächenverbrauch, Naturschutz, Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit),

Anbindungen an das überörtliche Verkehrsnetz,

Verbesserung des Verkehrsflusses, auch zur Vermeidung von staubedingten Emissionen,

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Sicherung und Beseitigung von höhengleichen
Bahnübergängen,

Verbesserung des Lärmschutzes an bestehenden Straßen, sowie

Verbesserung der Attraktivität von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln.

2 Rechtsgrundlagen

2.1 Zuwendungen werden nach

Maßgabe des LGVFG und dieser VwV,

den Regelungen des LVwVfG,

den §§ 23 und 44 der LHO sowie den VV-LHO gewährt.

2.2 Die Förderung erfolgt aus Finanzmitteln, die

nach §§ 3 Absatz 1, 4 Absatz 3 EntflechtG aus dem Haushalt des Bundes dem Land zur Verfügung gestellt und vom Ministerium für
Verkehr und Infrastruktur (Ministerium) bewirtschaftet werden, einschließlich der Mittelrückflüsse und Zinsen,

nach § 27 Absatz 2 FAG zur Verfügung stehen und

in den jeweiligen Staatshaushaltsplänen für diesen Zweck veranschlagt sind.

2.3 Die Zuwendungen werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen gewährt. Ein
Rechtsanspruch auf die Gewährung von Zuwendungen besteht nicht.

3 Zuwendungsempfänger

Zuwendungen werden gewährt an

Gemeinden,

Landkreise,

kommunale Zusammenschlüsse, die an Stelle von Gemeinden oder Landkreisen Träger der Baulast sind, insbesondere Zweckverbände,
und

bevollmächtigte kommunale Baulastträger bei baulastträgerübergreifenden und zusammenhängenden Maßnahmen.

Bei Vorhaben des öffentlichen Personennahverkehrs sowie bei Maßnahmen der Vernetzung von Mobilitätsformen (insbesondere B+R-
Anlagen) außerdem an

öffentliche Unternehmen (Unternehmen mit Kapitalanteil von mehr als 50 % von Gebietskörperschaften) und kommunale Eigenbetriebe
sowie

private Unternehmen,

soweit sie Vorhaben in Baden-Württemberg durchführen oder Linienverkehr nach § 42 PBefG selbst oder im Auftrag in Baden-Württemberg
betreiben.

4 Zuwendungsvoraussetzungen

Zuwendungen werden nur auf schriftlichen Antrag gewährt und nur wenn es sich um ein förderfähiges Vorhaben handelt und das Vorhaben
in ein Förderprogramm aufgenommen wurde, vgl. §§ 2, 5 und 6 LGVFG. Darüber hinaus müssen die Fördervoraussetzungen gemäß § 3
LGVFG vorliegen.

4.1 Förderfähige Vorhaben, § 2 LGVFG

Die Voraussetzungen der förderfähigen Vorhaben nach § 2 LGVFG sowie Einzelheiten zur Antragstellung sind dem Besonderen Teil dieser
VwV zu entnehmen.

4.2 Voraussetzungen der Förderung, § 3 LGVFG

4.2.1 Zuwendungen werden nur für Vorhaben gewährt, die nach Art und Umfang zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse oder der
Lärmsituation dringend erforderlich sind, die Ziele der Raumordnung beachten und deren Grundsätze berücksichtigen.

4.2.2 Das zu fördernde Vorhaben muss in einem Generalverkehrsplan oder einem für die Beurteilung gleichwertigen Plan oder qualifizierten
Fachkonzept vorgesehen oder als Lärmschutzmaßnahme in einem Lärmaktionsplan nach § 47 d BImSchG enthalten sein.

 



Ein für die Beurteilung gleichwertiger Plan ist insbesondere dann gegeben, wenn diesem die Grundsätze einer Planung zu entnehmen sind,
er die verkehrlichen Zusammenhänge mit hinreichender Deutlichkeit erkennen lässt und/oder durch eine gutachterliche Stellungnahme
ergänzt wird (beispielsweise Bauleitpläne, Nahverkehrspläne, Verkehrsgutachten etc.).

Ein qualifiziertes Fachkonzept ist ein Planungsinstrument, das sich insbesondere mit der zu fördernden Maßnahme und ihren Wirkungen
und Auswirkungen auseinandergesetzt hat und sich in einen verkehrlichen Zusammenhang einfügt.

4.2.3 Das zu fördernde Vorhaben muss bau-, verkehrs- und betriebstechnisch einwandfrei, die natürlichen Ressourcen und Flächen soweit
wie möglich schonend und unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant und umsetzbar sein.

Die wechselseitigen Interessen sind angemessen abzuwägen.

4.2.4 Alle Vorhaben müssen die Belange von Menschen mit Behinderungen oder Mobilitätseinschränkungen nach Maßgabe der
einschlägigen Rechtsvorschriften des Landes berücksichtigen.

Im Bereich des ÖPNV ist bei der Planung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit eine vorherige Abstimmung mit den örtlich zuständigen
Verkehrsverbünden anzuraten.

4.2.5 Die übrige Finanzierung des Vorhabens oder eines Bauabschnittes des Vorhabens mit eigener Verkehrsbedeutung muss gewährleistet
sein.

4.2.6 Soweit das Vorhaben (zum Beispiel durch den Einsatz von datenverarbeitenden Technologien) die Verarbeitung personenbezogener
Daten umfasst, sind die Anforderungen des Datenschutzrechts einzuhalten und der bzw. die zuständige Datenschutzbeauftragte im Vorfeld
zu beteiligen.

4.3 Aufnahme in ein Programm, §§ 5, 6 LGVFG

4.3.1 Bagatellgrenze

Vorhaben werden nur in das Programm nach § 5 LGVFG aufgenommen und gefördert, wenn die zu beantragenden zuwendungsfähigen
Kosten des Vorhabens die Bagatellgrenze überschreiten.

Näheres ist für die Bereiche Kommunaler Straßenbau, ÖPNV sowie Rad- und Fußverkehr im Besonderen Teil dieser VwV geregelt.

4.3.2 Programmaufnahme

Für die Gewährung einer Zuwendung muss das Vorhaben in ein Förderprogramm nach § 5 LGVFG aufgenommen sein (vgl. § 6 LGVFG). Im
Übrigen wird auf den Besonderen Teil verwiesen.

4.4 Weitere Voraussetzungen der Förderung

4.4.1 Eine Zuwendung darf nur für ein Vorhaben bewilligt werden, das vor Bekanntgabe des ersten Zuwendungsbescheids noch nicht
begonnen worden ist. Ein Vorhaben ist begonnen, sobald dafür entsprechende Lieferungs- oder Leistungsverträge abgeschlossen sind
(Nummer 1.2 VV-LHO zu § 44).

Abweichend von Nummer 1.2.1 und 1.2.2 VV-LHO zu § 44 kann eine Ausnahme im Einzelfall nur zugelassen werden, wenn kumulativ

das Vorhaben in ein Förderprogramm aufgenommen ist,

das Vorhaben nicht rechtzeitig voraussehbar war, aus sachlichen oder wirtschaftlichen Gründen keinen Aufschub duldet und
grundsätzlich vor Beginn fachtechnisch und gemeindewirtschaftsrechtlich geprüft worden ist, und

die Bewilligungsstelle der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller mitgeteilt hat, dass der vorzeitige Baubeginn für eine etwaige spätere
Bewilligung einer Zuwendung unschädlich ist (Unbedenklichkeitsbescheinigung). Die Unbedenklichkeitsbescheinigung muss den
Hinweis enthalten, dass der Baubeginn auf eigenes Risiko erfolgt und die Baufreigabe keinen Rechtsanspruch auf die Zuwendung
begründet.

4.4.2 Eine Doppelförderung hat die Zuwendungsempfängerin bzw. der Zuwendungsempfänger auszuschließen. Eine ergänzende
Inanspruchnahme von Fördermitteln anderer Zuwendungsgeber (Aufstockung der Regelförderung) für dasselbe Vorhaben oder Teile eines
Vorhabens ist im Einzelfall nach dieser VwV und im Rahmen des geltenden Rechts zulässig.

4.4.3 Auf die subventionserheblichen Tatsachen gemäß Nummer 3.5.2 bis 3.5.6 VV-LHO zu § 44 wird verwiesen.

4.4.4 Alle Vorhaben, die nach dem LGVFG gefördert werden, müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Näheres wird in
Richtlinien geregelt.

5 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 Art und Umfang der Zuwendung

 



Die Zuwendung wird als einmaliger Zuschuss zweckgebunden und im Rahmen der Projektförderung als Festbetrag gewährt.

Im Bereich des ÖPNV erfolgt im Interesse des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit die Finanzierung mittels einer
modifizierten Form einer Festbetragsfinanzierung. Die Zuwendung erfolgt mittels Anteilsfinanzierung als Höchstbetragsförderung
(Förderhöchstbetrag).

Pauschale Festbeträge sind bei Maßnahmen oder Teilen einer Maßnahme im Einzelfall abschließend zulässig.

5.2 Höhe der Zuwendung

5.2.1 Die Zuwendung beträgt maximal bis zu 50 v. H. der zuwendungsfähigen Kosten.

5.2.2 Die Berechnung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt grundsätzlich auf der Grundlage der Antragsunterlagen (hier:
Kostenberechnung). Die nach der Antragsprüfung festgestellten zuwendungsfähigen Kosten dürfen die im Programm ausgewiesenen
zuwendungsfähigen Kosten bis maximal 20 v. H. überschreiten.

5.2.3 Bei Vorhaben des ÖPNV ist auf Antrag der Vorhabenträgerin bzw. des Vorhabenträgers gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 LGVFG in besonders
gelagerten Fällen des § 2 LGVFG die Förderung mit bis zu 75 v. H. zulässig. Die Prüfung der Voraussetzungen des Vorliegens eines besonders
gelagerten Falles erfolgt nur auf entsprechenden Antrag. Der Antrag der Vorhabenträgerin bzw. des Vorhabenträgers ist in angemessener
Form zu begründen.

Nach Vorliegen eines Förderantrags ist im Einzelfall zu entscheiden, ob ein besonders gelagerter Fall des § 2 LGVFG gegeben ist und eine
Förderung in Höhe von bis zu 75 v.H. gewährt werden kann. Es ist ein strenger Maßstab anzuwenden.

Ein besonders gelagerter Fall kann in folgenden Fällen vorliegen:

bei Maßnahmen, die im Interesse eines SPNV-Aufgabenträgers (§ 6 Absatz 2 ÖPNVG) durchgeführt werden,

bei Fördervorhaben, die mit einer solchen Maßnahme in Verbindung stehen,

bei Vorhaben, deren Förderzweck den für die Finanzierung zuständigen Kommunen nicht oder nur eingeschränkt zu Gute kommt,

bei Vorhaben, bei denen die Vorhabenträgerin bzw. der Vorhabenträger schon vor Inkrafttreten dieser Regelung in Abstimmung mit
dem Land erhebliche finanzielle Aufwendungen für ein Vorhaben (zum Beispiel Planungsleistungen) getätigt hat (Gedanke des
Vertrauensschutzes) oder

bei Vorhaben, die im besonderen Landesinteresse stehen oder bereits zugesagt wurden.

5.3 Zuwendungsfähige beziehungsweise nicht zuwendungsfähige Kosten ergeben sich aus dem LGVFG sowie der RL Zuwendungsfähige
Kosten (Anlage 1 a, Anlage 7 a).

5.4 Die Höhe und Begründung der Anerkennung der zuwendungsfähigen Kosten erfolgen grundsätzlich in der fachtechnischen Prüfung auf
Grundlage der Antragsunterlagen.

B. Besonderer Teil

I. Kommunaler Straßenbau

1 Gegenstand der Förderung im kommunalen Straßenbau

Nach § 2 LGVFG können der Bau, Ausbau und Umbau der nachstehend genannten Vorhaben im kommunalen Straßenbau gefördert werden.
Hierzu gehören nach § 2 Absatz 2 StrG auch die dazugehörigen Geh- und Radwege.

1.1 Verkehrswichtige innerörtliche Straßen (§ 2 Nummer 1a) LGVFG)

Verkehrswichtige innerörtliche Straßen sind Straßen, welche innerhalb der geschlossenen Ortslage die Grundstruktur des Straßennetzes
bilden. Es muss sich um Straßen mit wichtiger Verbindungsfunktion handeln. Sie dürfen jedoch Ortsdurchfahrten, die in der Baulast des
Bundes oder des Landes liegen, nicht ersetzen. Maßgebend für den Charakter der Straße ist die Funktion, die ihr nach dem
Verkehrswegeplan der Kommune oder einem für die Beurteilung gleichwertigen Plan oder Fachkonzept innerhalb des gemeindlichen
Straßennetzes zukommt. Die Anforderungen können je nach Größe der Gemeinde verschieden sein. Zu diesen Straßen gehören nicht die
Anlieger- und Erschließungsstraßen.

1.2 Verkehrswichtige Zubringerstraßen zum überörtlichen Verkehrsnetz (§ 2 Nummer 1c) LGVFG)

Verkehrswichtige Zubringerstraßen sind öffentliche Straßen, die den Anschluss von Gebieten mit überdurchschnittlichem
Verkehrsaufkommen an das überörtliche Verkehrsnetz vermitteln. Zum überörtlichen Verkehrsnetz gehören Bundesfernstraßen,
Landesstraßen und Kreisstraßen, ferner wichtige Bahnhöfe, wichtige ÖPNV-Knoten, Flughäfen, bedeutende Verkehrslandeplätze,
Binnenhäfen und wichtige Anlagen des kombinierten Verkehrs. Die Anforderungen, die an die Größe des Verkehrsaufkommens des
anzuschließenden Gebiets oder an die Bedeutung des überörtlichen Verkehrsnetzes zu stellen sind, können je nach Größe oder Bedeutung
des Baulastträgers verschieden sein.

1.3 Verkehrswichtige zwischenörtliche Straßen (§ 2 Nummer 1d) LGVFG)

 



Als verkehrswichtige zwischenörtliche Straßen können Gemeindeverbindungsstraßen und Kreisstraßen gefördert werden, soweit sie der
Schaffung und Verbesserung notwendiger Verkehrsverbindungen dienen. Die Verkehrsstärke (DTV in Kfz/24 h) der
Gemeindeverbindungsstraßen muss ≥ 500 Kfz/24 h betragen. Bei Kreisstraßen soll der DTV über dem Durchschnitt des Landbeziehungsweise
des Stadtkreises liegen.

1.4 Dynamische Verkehrsleit- und -informationssysteme sowie Umsteigeparkplätze und andere Einrichtungen, die der Vernetzung
verschiedener Mobilitätsformen dienen, zur Verringerung des motorisierten Individualverkehrs (§ 2 Nummer 1e) LGVFG)

Verkehrsleitsysteme sind kollektive Verkehrsbeeinflussungssysteme, die auf der Basis aktuell erfasster Verkehrsdaten über kollektiv
wirkende Hinweistafeln oder Verkehrszeichen aktuelle Verkehrsinformationen oder -empfehlungen an die Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmer weitergeben, sowie Systeme, die keine unmittelbar lenkende Funktion haben, aber den Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmern wichtige Informationen liefern, die im Zusammenhang mit der aktuellen Verkehrslage stehen, um einen besseren
Verkehrsfluss zu ermöglichen und Staus sowie umweltschädliche Parksuchverkehre zu reduzieren.

Förderfähig sind der Bau und Ausbau von Umsteigeplätzen. Umsteigeplätze ermöglichen eine Minimierung des motorisierten
Individualverkehrs und die Bildung von Fahrgemeinschaften (P+M-Plätze).

Förderfähig ist die Vernetzung verschiedener Mobilitätsformen, insbesondere für neue Formen der nachhaltigen Mobilität im
Verkehrsverbund. Es sollen verschiedene Mobilitätsformen gefördert werden, die den motorisierten Individualverkehr reduzieren können
und auch solche, die verschiedene Formen des Individualverkehrs miteinander verknüpfen.

1.5 Öffentliche Verkehrsflächen für in Bebauungsplänen ausgewiesene Güterverkehrszentren einschließlich der in diesen Verkehrsflächen
liegenden zugehörigen kommunalen Erschließungsanlagen nach den §§ 127 und 128 BauGB (§ 2 Nummer 1f) LGVFG).

Güterverkehrszentren sollen den Verkehrsträgerwechsel in der Transportkette ermöglichen und damit zur Straßenentlastung im Fern-,
Regional- und Nahverkehr beitragen. Sie müssen einen Umschlagbahnhof (Terminal) des kombinierten Verkehrs Schiene/Straße oder
Binnenschiff/Straße/Schiene enthalten.

1.6 Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Straßen (§ 2 Nummer 2 LGVFG)

Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Straßen umfassen Maßnahmen zum Schutz vor Straßenverkehrslärm. Dazu gehören bauliche
Schutzmaßnahmen an diesen Straßen (aktiver Lärmschutz) oder an den vom Lärm betroffenen baulichen Anlagen (passiver Lärmschutz).
Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Maßnahmen in einem Lärmaktionsplan nach § 47d BImSchG oder einem für die Beurteilung
gleichwertigen Plan enthalten sind und die für Bundesfern- beziehungsweise Landesstraßen geltenden Lärmsanierungswerte überschritten
sind. Dazu ist die vorhandene Lärmbelastung über Beurteilungspegel nachzuweisen, die nach RLS-90 zu ermitteln sind.

Als aktive Schutzmaßnahmen werden Lärmabschirmungen durch Wände oder Wälle sowie lärmmindernde Fahrbahnbeläge gefördert. Als
zuwendungsfähige Kosten für den Einbau lärmmindernder Fahrbahnbeläge, die vom Ministerium zum Einbau zugelassen sind, werden 5
€/m2 festgelegt.

Als passive Schutzmaßnahmen werden bauliche Verbesserungen an Umfassungsbauteilen schutzbedürftiger Räume gefördert, die eine
Minderung des Straßenverkehrslärms bewirken. Solche Verbesserungen kommen bei Fenstern, Türen, Rollladenkästen, Wänden, Dächern
und Decken unter nicht ausgebauten Dachräumen in Betracht und umfassen auch den Einbau notwendiger Lüftungseinrichtungen.

Die Förderung steht unter dem Vorbehalt, dass die vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen allen vom Lärm gleichermaßen betroffenen
Anwohnerinnen und Anwohnern innerhalb desselben Straßenzuges zugutekommen und von der Vorhabenträgerin bzw. vom
Vorhabenträger zusammengefasst beantragt werden.

Bei der Umsetzung der förderfähigen Vorhaben sind die Bestimmungen der VLärmSchR 97 analog anzuwenden.

Die Förderung ist begrenzt auf die erstmalige Ausführung von Lärmschutzmaßnahmen.

Bei passiven Schutzmaßnahmen sind die zuwendungsfähigen Kosten auf 75 v. H. der tatsächlichen Aufwendungen begrenzt.

1.7 Kreuzungsmaßnahmen nach dem EKrG oder dem WaStrG (§ 2 Nummer 6 LGVFG).

1.8 Vorhaben nach Nummer 1.1 bis 1.7 (Straßenanteil) müssen in der Baulast von Gemeinden, Landkreisen oder Kommunalen
Zusammenschlüssen liegen.

1.9 Nicht zuwendungsfähig sind

Vorhaben, die nach § 5 a FStrG oder nach § 17 EKrG gefördert werden,

Vorhaben nach Nummer 1.1 bis 1.4, die aufgrund verbleibender oder beabsichtigter straßenverkehrsrechtlicher Beschränkungen nicht
dazu führen, die Verkehrsverhältnisse auf dem gesamten Straßenzug uneingeschränkt und dauernd zu verbessern (zum Beispiel
gewichtsbeschränkende Verkehrszeichen). Ausnahmen können durch das Ministerium zugelassen werden,

Vorhaben, die eine erhebliche Beeinträchtigung der zum Schutz der Umwelt gesetzlich bestimmten Ziele zur Folge hätten.

2 Verfahren im kommunalen Straßenbau

 



2.1 Programmaufstellung

2.1.1 Ein Vorhaben, das gefördert werden soll, ist zuvor in das Programm nach § 5 LGVFG aufzunehmen.

2.1.2 Die unter Nummer 1 genannten Vorhaben (Straßenanteil) werden nur gefördert und in das Programm aufgenommen, wenn die
zuwendungsfähigen Kosten des Vorhabens mehr als 100 000 €, bei Vorhaben nach Nummer 1.7 (EKrG-Maßnahmen) und Nummer 1.6
(passiven Lärmschutzmaßnahmen) mehr als 50 000 € sowie bei lärmmindernden Fahrbahnbelägen mehr als 20 000 € betragen.

2.1.3 Setzt sich ein Vorhaben aus mehreren räumlich getrennten Abschnitten zusammen, die jeweils für sich verkehrswirksam sind, so findet
die Bagatellgrenze auf jeden einzelnen Abschnitt Anwendung.

2.1.4 Das Programm umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren. Es wird vom Ministerium zum 1. März jeden Jahres auf Grund von Vorschlägen
der Regierungspräsidien und unter Berücksichtigung der voraussichtlich verfügbaren Mittel sowie eventuell eingetretener Kostenänderungen
aufgestellt und fortgeschrieben.

2.1.5 Die Vorhaben sind beim zuständigen Regierungspräsidium (Bewilligungsstelle) zur Programmaufnahme bis spätestens 31. Oktober des
Vorjahres in schriftlicher Form anzumelden

bei zuwendungsfähigen Kosten bis 5, Mio. € in zweifacher,

bei zuwendungsfähigen Kosten über 5 Mio. € in dreifacher Fertigung.

Ergänzend kann die Programmanmeldung in elektronischer Form erfolgen. Vor der Anmeldung muss die Vorhabenträgerin bzw. der
Vorhabenträger das Vorhaben mit davon berührten städtebaulichen Maßnahmen abstimmen. Städtebauliche Maßnahmen in diesem Sinne
sind Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen sowie städtebauliche Maßnahmen der Sozialen Stadt nach dem BauGB, die in
einem der Förderprogramme für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung gefördert werden.

2.1.6 Der Anmeldung zur Programmaufnahme sind folgende von der Vorhabenträgerin bzw. vom Vorhabenträger unterzeichneten
Unterlagen beizufügen:

Erläuterungsbericht: Dieser ist in Anlehnung an die RE zu gliedern. Dabei ist insbesondere auf den Förderzweck und das Förderziel des
Vorhabens sowie auf den tatsächlichen verkehrlichen Bedarf, auch unter Berücksichtigung der Belange des ÖPNV sowie des Rad- und
Fußverkehrs, einzugehen. Weiterhin ist darzulegen, dass die Ziele der Raumordnung und Landesplanung berücksichtigt sind und das
Förderprojekt in einem Generalverkehrsplan, im Verkehrswegeplan der Kommune oder einem für die Beurteilung gleichwertigen Plan
beziehungsweise Fachkonzept vorgesehen oder als Lärmschutzmaßnahme in einem Lärmaktionsplan nach § 47 d BImschG enthalten ist.
Die Belange von Natur und Landschaft dürfen dem Vorhaben nicht entgegenstehen,

Übersichtskarte,

Lage- und Höhenplan,

Straßenquerschnitt (Regelausbildung im Maßstab 1 : 50),

Kostenschätzung (in Anlehnung an die HOAI, Lph. 2 – Vorplanung),

Übersicht zur beabsichtigten Finanzierung mit voraussichtlichem Baubeginn und Bauende,

sonstige Pläne von förderrelevanter Bedeutung.

Die Bewilligungsstelle kann weitere Planunterlagen beziehungsweise Gutachten anfordern.

2.1.7 Über die Anmeldung von Vorschlägen für das Programm entscheidet bei zuwendungsfähigen Kosten bis 5 Mio. € grundsätzlich die
Bewilligungsstelle. Bei zuwendungsfähigen Kosten über 5 Mio. € entscheidet das Ministerium, dem die Anmeldungen zusammen mit den
Unterlagen nach Nummer 2.1.6 unter Angabe der vorgesehenen voraussichtlichen jährlichen Zuwendung vorzulegen sind.

2.1.8 Für die Programmaufnahme sind der tatsächliche verkehrliche Bedarf sowie ein bedarfsgerechter Ausbaustandard zu Grunde zu legen
und die zu fördernden Straßenprojekte nach den Kriterien Kosten, Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss, Lärmschutz und Umweltverträglichkeit
von der Vorhabenträgerin bzw. vom Vorhabenträger zu bewerten. Das Prüfergebnis ist für jedes Förderprojekt schriftlich darzulegen. Bei
Ortsumfahrungen ist auf der Grundlage aktueller Verkehrsuntersuchungen die erzielbare Entlastungswirkung nachzuweisen.

Bei Lärmschutzmaßnahmen sind die in Nummer 1.6 genannten Voraussetzungen sowie die erzielbare Lärmminderung als Pegelminderung
oder Reduzierung von Lärmbetroffenen nachzuweisen.

2.1.9 Nach der Aufstellung beziehungsweise Fortschreibung des Programms durch das Ministerium unterrichtet die Bewilligungsstelle die
Vorhabenträgerin bzw. den Vorhabenträger über die Aufnahme in das Programm, die voraussichtliche Höhe der Zuwendungen und den
vorgesehenen Beginn der Förderung. Ein Rechtsanspruch auf Förderung wird hierdurch nicht begründet. Wird ein Vorhaben nicht in das
Programm aufgenommen, so unterrichtet die Bewilligungsstelle hiervon die Vorhabenträgerin bzw. den Vorhabenträger unter Angabe der
Gründe.

2.1.10 Wesentliche Änderungen des Vorhabens, insbesondere bezüglich des Baubeginns, des Umfangs, der Bauzeiten, der Kosten, der
Finanzierung und der technischen Planung hat die Vorhabenträgerin bzw. der Vorhabenträger unverzüglich der Bewilligungsstelle zur
Berücksichtigung bei der nächsten Programmfortschreibung anzumelden.

2.1.11 Nach der Unterrichtung der Vorhabenträgerin bzw. des Vorhabenträgers über die Programmaufnahme durch die Bewilligungsstelle
muss der Antrag auf Förderung nach Nummer 2.2 innerhalb von drei Jahren gestellt werden. Die Frist beginnt mit dem 1. Januar des
folgenden Jahres. Nach Ablauf dieser Frist wird das Vorhaben aus dem laufenden Förderprogramm genommen.

 



Ein erneuter Antrag auf Programmaufnahme für dieses Vorhaben kann frühestens im Rahmen der Aufstellung des übernächsten
Förderprogramms gestellt werden.

2.2 Antrag auf Förderung

2.2.1 Die Zuwendung wird nur auf Antrag in schriftlicher sowie elektronischer Form gemäß Anlage 2 und nach vorheriger Aufnahme des
Vorhabens in das Programm gemäß § 5 LGVFG gewährt.

2.2.2 Ein Antrag auf Förderung kann erst gestellt werden, wenn das Vorhaben soweit vorbereitet ist, dass der Beginn der Bauarbeiten möglich
und eine ungehinderte Durchführung in absehbarer Zeit gewährleistet ist. Die Finanzierung des Kostenanteils der Antragstellerin bzw. des
Antragstellers muss sichergestellt sein.

2.2.3 Der Antrag ist bei der Rechtsaufsichtsbehörde einzureichen. Die Rechtsaufsichtsbehörde leitet den Antrag zusammen mit ihrer
Stellungnahme und der gemeindewirtschaftsrechtlichen Beurteilung des Vorhabens an die Bewilligungsstelle weiter.

Bei zuwendungsfähigen Kosten bis 5 Mio. € ist der Antrag in dreifacher, bei zuwendungsfähigen Kosten über 5 Mio. € in vierfacher Fertigung
vorzulegen.

2.3 Antragsunterlagen

Dem Antrag auf Gewährung einer Zuwendung sind beizufügen:

die in Nummer 3.2 VV-LHO zu § 44 aufgeführten Unterlagen,

eine Entwurfsplanung in Anlehnung an die HOAI, Lph. 3, die gemäß RE zu erstellen ist. Die Kostenberechnung ist nach AKVS
vorzunehmen,

landschaftspflegerischer Begleitplan inklusive Artenschutzbeitrag sowie gegebenenfalls erforderlichen umweltfachlichen
Untersuchungen gemäß RE,

ein Nachweis über die Durchführung eines Sicherheitsaudits gemäß ESAS,

Angaben über die Vorbereitung des Vorhabens, insbesondere über den Stand des Grunderwerbs, der baurechtlichen Zulassung
(Bebauungsplan, Planfeststellung) sowie der Beteiligungsbereitschaft Dritter (Verwaltungsvereinbarungen).

Ist eine kommunale Behindertenbeauftragte oder ein kommunaler Behindertenbeauftragter bestellt, ist die Bestätigung beizufügen, dass sie
oder er bei der Vorhabenplanung beteiligt war.

Die Bewilligungsstelle kann, soweit dies notwendig ist, weitere Planunterlagen beziehungsweise Gutachten anfordern.

2.4 Prüfung des Antrags und Entscheidung (Genehmigung)

2.4.1 Über den Antrag entscheidet:

bei Vorhaben mit zuwendungsfähigen Kosten bis 5 Mio. € das Regierungspräsidium,

bei Vorhaben mit zuwendungsfähigen Kosten über 5 Mio. € das Ministerium.

2.4.2 Die fachtechnische Prüfung des Antrags auf Gewährung einer Zuwendung erfolgt durch die Bewilligungsstelle. Das Ergebnis der
Prüfung wird in einem Vermerk gemäß Anlage 3 festgelegt. Der Förderantrag und die Entwurfsplanung sind mit dem Stempel
«Zuwendungsfähigkeit geprüft« beziehungsweise »Zuwendungsfähigkeit genehmigt« zu versehen.

2.4.3 Die Bewilligungsstelle unterrichtet die Antragstellerin bzw. den Antragsteller über das Ergebnis der Antragsprüfung. Ein Anspruch auf
die Bewilligung der Zuwendung wird hierdurch nicht begründet.

2.4.4 Das genehmigte Vorhaben ist der Bewilligungsstelle innerhalb eines Jahres zur Bewilligung vorzulegen. Auf Antrag der Antragstellerin
bzw. des Antragstellers kann die Frist einmalig um sechs Monate verlängert werden. Nach Ablauf der Jahres- beziehungsweise
Eineinhalbjahresfrist erlischt die Genehmigung. Über den Verbleib des Vorhabens im Förderprogramm entscheidet die Bewilligungsstelle
unter Berücksichtigung von Nummer 2.1.11.

2.5 Bewilligung der Zuwendung

2.5.1 Bewilligungsstelle für alle Vorhaben ist das Regierungspräsidium.

2.5.2 Voraussetzungen für eine Bewilligung sind:

Vorliegen des Baurechts (zum Beispiel Bebauungsplan, Plangenehmigung, Planfeststellung, Baugenehmigung),

abgeschlossener Grunderwerb (notarielle Beurkundung, Enteignungsbeschluss) einschließlich aktueller Wertermittlungsgutachten,

bei Flurbereinigungsverfahren ist die vorläufige Anordnung zur Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke nach § 36 FlurbG
nachzuweisen,

eine gesicherte Finanzierung.

 



2.5.3 Im Zuwendungsbescheid gemäß Anlage 4 sind

die zuwendungsfähigen Kosten gemäß A. Nummer 5.3,

die Finanzierungsart (Festbetragsfinanzierung) nach Nummer 2.1.3 VV-LHO zu § 44,

die voraussichtliche Zuwendung (Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen),

das Jahr des Baubeginns,

und der Bewilligungszeitraum festzulegen.

2.5.4 Der Zuwendungsbescheid verliert seine Wirkung (auflösende Bedingung), wenn der Baubeginn nicht innerhalb eines Jahres erfolgt. Die
auflösende Bedingung ist in den Zuwendungsbescheid aufzunehmen. Die erteilte Genehmigung nach Nummer 2.4 erlischt. Über den
Verbleib des Vorhabens im Förderprogramm entscheidet die Bewilligungsstelle unter Berücksichtigung von Nummer 2.1.11.

Das Ministerium kann im Fall eines Vergabenachprüfungsverfahrens oder eines Verfahrens nach § 18 VOB/B diese Frist verlängern.

2.6 Nachbewilligung

Eine Nachbewilligung ist ausgeschlossen.

2.7 Auszahlung der Zuwendungen

Die Auszahlung der Zuwendungsraten (Abschlagszahlungen) erfolgt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel für die

Gestehungskosten erst ab dem Baubeginn und für die

Baukosten entsprechend dem Baufortschritt.

Die Abschlagszahlungen dürfen 80 v. H. der Zuwendungen nicht überschreiten. Der Zuwendungsempfänger bzw. die
Zuwendungsempfängerin hat hierzu einen schriftlichen Antrag auf Abschlagszahlung gemäß Anlage 5 in dreifacher Fertigung vorzulegen.
Ergänzend kann der Antrag auf Abschlagszahlung in elektronischer Form vorgelegt werden.

2.8 Nachweis der Verwendung

2.8.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb eines Jahres nach Erfüllung des Zuwendungszwecks (Inbetriebnahme), spätestens
jedoch ein Jahr nach Ablauf des Bewilligungszeitraums nachzuweisen (Nummer 7.1 der ANBest-K).

Die Beendigung des Vorhabens ist der Bewilligungsstelle anzuzeigen. Anlässlich der Beendigung ist ein Sicherheitsaudit gemäß ESAS
durchzuführen; dies gilt nicht für Vorhaben nach Nummer 1.6. Das Audit ist der Bewilligungsstelle vorzulegen. Sollten Beanstandungen
vorliegen, ist hierzu in einem Abwägungsprozess Stellung zu nehmen.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind spätestens innerhalb eines Jahres nach der Inbetriebnahme eines Vorhabens zu beginnen. Sind
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen, können auf Antrag des Zuwendungsempfängers bzw. der Zuwendungsempfängerin die
in Absatz 1 Satz 1 genannten Fristen von der Bewilligungsstelle um bis zu zwei Jahre verlängert werden. Es werden nur die zu diesen
Zeitpunkten nachgewiesenen zuwendungsfähigen Kosten berücksichtigt. Spätere nachgewiesene Kosten werden nicht berücksichtigt.

2.8.2 Als Verwendungsnachweis genügt ein vereinfachter Nachweis (Nummer 7.2, 7.5 ANBest-K). Dabei hat der Zuwendungsempfänger zu
bestätigen, dass die Maßnahme

antragsgemäß und entsprechend dem Zuwendungsbescheid,

unter Beachtung der VOB durchgeführt und

das Förderziel gemäß Nummer 2.12 erreicht wurde.

Dieser Bestätigung sind die mit der Bauausführung übereinstimmenden Pläne beizufügen, aus denen der Umfang der ausgeführten Arbeiten
hervorgeht.

2.8.3 Der vereinfachte Verwendungsnachweis ist der Bewilligungsstelle gemäß Anlage 6 in schriftlicher sowie elektronischer Form in
dreifacher Ausfertigung vorzulegen.

2.9 Prüfung der Verwendung

Der vereinfachte Verwendungsnachweis nach Nummer 2.8 wird von der Bewilligungsstelle geprüft. Sollte das Vorhaben nicht in vollem
Umfang ausgeführt sein, ist der Festbetrag entsprechend zu kürzen. Der vereinfachte Verwendungsnachweis ist von der Bewilligungsstelle so
rechtzeitig zu prüfen, dass die Rücknahme beziehungsweise der Widerruf eines Zuwendungsbescheids nicht an der Jahresfrist der §§ 48, 49
LVwVfG scheitert. Der Zuwendungsempfänger bzw. die Zuwendungsempfängerin ist über das Ergebnis der Prüfung zu unterrichten.

2.10 Zinsen

Die Erstattung und Verzinsung von überzahlten Fördervorhaben erfolgt nach § 49a LVwVfG.

 



2.11 Änderung der Zweckbestimmung

Die Bewilligungsstelle kann eine Rückerstattung der gewährten Zuwendungen fordern, wenn innerhalb von zehn Jahren nach Fertigstellung
des Vorhabens Änderungen (zum Beispiel Rückbau, Verzicht auf lärmmindernden Belag, verkehrsrechtliche Einschränkungen, Unterlassen
notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen usw.) vorgenommen werden, die die Zweckbestimmung des
Vorhabens ändern oder aufheben, ohne dass dies zur Beseitigung einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unerlässlich ist.

2.12 Erfolgskontrolle

Spätestens mit der Vorlage des vereinfachten Verwendungsnachweises (Nummer 2.8) ist anhand von VorherNachher-Vergleichen (zum
Beispiel Entlastung von innerörtlichen Straßen, Unfallstatistiken, Lärmberechnungen) von dem Zuwendungsempfänger bzw. der
Zuwendungsempfängerin zu prüfen, ob der Erfolg der Förderung erreicht wurde. Der Nachweis ist vom Zuwendungsempfänger plausibel
darzustellen und der Bewilligungsstelle unaufgefordert vorzulegen.

Wurde der Erfolg durch die Maßnahme nicht vollständig erreicht, sind die gewährten Zuwendungen anteilsmäßig zu kürzen.

2.13 Übergangsregelung

Vorhaben, für die bis zum 31. Dezember 2013 ein Zuwendungsbescheid erlassen wurde, werden analog der VwV-EntflechtG abgewickelt.

Vorhaben, die vor dem 31. Dezember 2013 in das Förderprogramm des kommunalen Straßenbaus aufgenommen wurden und für die noch
kein Zuwendungsbescheid erlassen wurde, verbleiben im Förderprogramm bis spätestens 31. Dezember 2017. Danach wird das Vorhaben aus
dem Förderprogramm genommen. Bei der Festlegung der Höhe der Zuwendung ist in diesen Fällen A. Nummer 5.2.2 letzter Satz nicht
anzuwenden. Im Übrigen gelten die Regelungen dieser VwV.

II. Öffentlicher Personennahverkehr

1 Gegenstand der Förderung im ÖPNV

Nach § 2 LGVFG können nachstehend genannte Vorhaben im ÖPNV gefördert werden:

1.1 Bau, Ausbau oder Umbau von besonderen Fahrspuren für Omnibusse (§ 2 Nummer 1 b) LGVFG)

Als besondere Fahrspur für Omnibusse gilt der für Linienbusse vom übrigen Fahrverkehr, zumindest für bestimmte Zeiten, freigehaltene
Verkehrsraum. Eine Mitbenutzung durch andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer des ÖPNV schließt die Förderung als
besondere Fahrspur für Omnibusse nicht aus. Für die Einstufung des Vorhabens nach § 2 Nummer 1 b) LGVFG ist der Grad der
voraussehbaren Nutzung des Verkehrsweges durch öffentliche Verkehrsmittel entscheidend.

1.2 Bau oder Ausbau von Verkehrswegen der Straßenbahnen und urbanen Seilbahnen, Eisenbahnen, soweit sie dem öffentlichen
Personennahverkehr dienen. Gegenüber dem sonstigen Verkehr müssen der Vorrang der Bahnen und bei straßenbündigem Bahnkörper
deren beschleunigter Verkehr grundsätzlich sichergestellt sein.

Als Ausbau gelten auch Grunderneuerungen von Verkehrswegen, soweit sie die Verkehrssicherheit verbessern oder der
Verkehrsbeschleunigung dienen (§ 2 Nummer 3 LGVFG).

Gefördert wird der Bau oder Ausbau von Verkehrswegen des schienengebundenen ÖPNV und urbaner Seilbahnen, soweit sie dem ÖPNV im
Sinne des ÖPNVG dienen.

1.2.1 Der Begriff Bau ist dabei gleichzusetzen mit dem Begriff Neubau. Ausbau bedeutet eine bauliche Veränderung bestehender
Verkehrswege, die zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse erforderlich ist. Nicht hierunter fallen Maßnahmen zur Erhaltung des Bestands
oder der Rückbau vorhandener Verkehrsanlagen.

1.2.2 Straßenbahnen sind nach § 1 Absatz 2 BOStrab i.V.m. § 4 Absatz 1 und 2 PBefG Schienenbahnen, die den Verkehrsraum öffentlicher
Straßen benutzen und sich mit ihren baulichen und betrieblichen Einrichtungen sowie in ihrer Betriebsweise der Eigenart des
Straßenverkehrs anpassen oder einen besonderen Bahnkörper haben und in der Betriebsweise den vorgenannten Bahnen gleichen oder
ähneln und ausschließlich oder überwiegend der Beförderung von Personen im Orts- oder Nachbarschaftsbereich dienen.

Als Straßenbahnen gelten beispielsweise auch Bahnen, die als Schwebebahnen oder ähnliche Bahnen besonderer Bauart angelegt sind oder
angelegt werden und ausschließlich oder überwiegend der Beförderung von Personen im Orts- oder Nachbarschaftsbereich dienen.

1.2.3 Eisenbahnen sind gemäß § 2 Absatz 2 AEG öffentliche Einrichtungen oder privatrechtlich organisierte Unternehmen, die Personen auf
einer Eisenbahninfrastruktur befördern oder eine Eisenbahninfrastruktur betreiben.

1.2.4 Urbane Seilbahnen werden gefördert, wenn sie dem ÖPNV dienen. Dies ist insbesondere gegeben,

wenn eine Verbesserung der Erreichbarkeit der Bevölkerung in Stadtteilen oder von Aufkommensschwerpunkten des ÖPNV ermöglicht
wird, welche mit konventionellem ÖPNV technisch oder wirtschaftlich nicht erschließbar sind,

wenn an geografisch ungünstigen Stellen eine Beförderung von Fahrgästen sichergestellt werden kann, etwa über Flüsse oder

wenn sie zur Bewältigung der Verkehrsnachfrage und des Bedarfs das öffentliche Nahverkehrssystem einer Gebietskörperschaft
dauerhaft und regelmäßig ergänzen.

 



Voraussetzung der Förderung ist, dass die Seilbahn hinsichtlich der Fahrpreise in die örtlich geltenden Verbundtarife und den ÖPNV-
Landestarif integriert ist.

Nicht förderfähig sind Systeme, die nur für bestimmte Ereignisse (zum Beispiel Messen, Gartenschauen, Freizeitzwecke o.ä.) geplant und
gebaut werden, sowie solche mit überwiegend touristischer Nutzung. Im Übrigen wird auf den Inhalt der unions- und landesrechtlichen
Vorgaben für Seilbahnen verwiesen.

1.2.5 Beim Bau oder Ausbau von Verkehrswegen der Straßen- und Eisenbahnen ist im Regelfall ein besonderer Bahnkörper erforderlich. Im
Einzelfall können Verkehrswege mit straßenbündigem Bahnkörper in Teilbereichen ausnahmsweise dort gefördert werden, wo die örtliche
Situation einen besonderen Bahnkörper nicht zulässt. Um die Beschleunigung des Schienenverkehrs zu gewährleisten, muss der Vorrang von
schienengebundenen Verkehrswegen auch ohne Führung auf einem besonderen Bahnkörper, beispielsweise unter Zuhilfenahme anderer
(telematischer) Lösungen, gewährleistet werden.

1.2.6 Gefördert werden Grunderneuerungen von Verkehrswegen, wenn sie der wesentlichen Verbesserung des Gebrauchswertes im ÖPNV
dienen, die Verkehrssicherheit verbessern oder der Verkehrsbeschleunigung dienen und der Nachweis geführt wird, dass die notwendigen
Erhaltungsmaßnahmen seit Inbetriebnahme nicht unterlassen worden sind. Sie müssen dringend geboten sein.

1.3 Ausbau und Umbau von Verkehrswegen und diesen dienenden Infrastrukturen für Verkehrsmittel mit vergleichbarem verkehrlichen
Nutzen wie solche nach Nummer 3, insbesondere für integrierte Schnellbussysteme oder Spurbusse (§ 2 Nummer 3 a) LGVFG)

Gefördert werden der Ausbau und Umbau straßengebundener Infrastrukturwegesysteme, die ähnlich den alternativen
Schienenwegesystemen, einen vergleichbaren verkehrlichen Nutzen haben (zum Beispiel Spurbusse oder Schnellbussysteme). Ein
vergleichbarer verkehrlicher Nutzen liegt regelmäßig vor, wenn das Infrastruktursystem von anderen Verkehren (beispielsweise
Individualverkehr) weitgehend unabhängig, baulich getrennt und weniger störungs- und stauanfällig ist (zum Beispiel zwangsgelenkt durch
eine eigene Busspur, aufgelassene Trassen). Es muss sich um ein Zusammenspiel aufeinander abgestimmter Komponenten handeln, die in
einer einheitlichen Struktur zusammengefasst sind, die Synergien nutzen und Ressourcen bündeln. Dies können etwa eigene Fahrspuren,
Telematik wie Rechensysteme etc. sein.

Gefördert werden nur die Linienverkehre des ÖPNV nach dem PBefG.

Eine Förderung ist nur möglich, wenn das Vorhaben dem Förderbereich ÖPNV zuzuordnen ist. Eine doppelte Förderung im Förderbereich
KStB ist nicht vorgesehen.

Im Übrigen wird auf die RL Verkehrswege (Anlage 7 g) verwiesen.

1.4 Bau oder Ausbau von zentralen Omnibusbahnhöfen, Haltestellen und Haltestelleneinrichtungen sowie von Einrichtungen, die der
Vernetzung verschiedener Mobilitätsformen mit dem öffentlichen Personennahverkehr dienen (§ 2 Nummer 4 LGVFG).

Der Tatbestand ermöglicht die Förderung des Baus oder Ausbaus von dienender beziehungsweise zugehöriger Infrastruktur wie ZOBs,
Haltestellen und Haltestelleneinrichtungen sowie Einrichtungen, die der Vernetzung verschiedener Mobilitätsformen mit dem ÖPNV dienen
(multimodale Knoten).

1.4.1 Ein ZOB ist eine Zusammenfassung von Haltestellen, die auf einer Fläche außerhalb des Verkehrsraumes einer öffentlichen Straße liegt
und mit besonderen Einrichtungen für den Fahrgast und den Betrieb ausgestattet ist. Er dient insbesondere der Verknüpfung mehrerer
verkehrswichtiger Omnibuslinien untereinander oder mit den Netzen anderer öffentlicher Verkehrsmittel. Seine Zentralität kann begründet
sein in der zentralen verkehrlichen Lage innerhalb des Gemeindegebiets, aber auch in der Anzahl der zu verknüpfenden Linien.

Im Übrigen wird auf die RL ZOB (Anlage 7h) verwiesen.

1.4.2 Haltestellen sind ortsfeste Anlagen, an denen Fahrgäste in Fahrzeuge des ÖPNV und SPNV ein- oder aussteigen. Hierzu zählen auch alle
mit der Haltestelle in funktionalem Zusammenhang stehenden Einrichtungen, wie zum Beispiel Witterungsschutz, Sitzgelegenheiten,
Fahrradabstellplätze, Fahrkartenautomaten, Aufzüge, Informationseinrichtungen. Das Umgestalten der Haltestellenfläche (beispielsweise
Bau von Buskaps, Erhöhung der Bahn- und Bussteige) ist ebenfalls förderfähig.

1.4.3 Multimodale Knoten sind Einrichtungen, die für den Ein-, Aus- und Umstieg von und in öffentliche Verkehrsmittel vorgesehen sind und
somit eine bessere Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ermöglichen sollen. Diese Einrichtungen müssen sich in unmittelbarer Nähe zu
verkehrswichtigen Anlagen des ÖPNV oder SPNV befinden und sich sinnvoll in das bestehende ÖPNV-System (insbesondere durch
nachweislich hohen Umsteigebedarf, hohes Fahrgastaufkommen etc.) einfügen. Multimodale Knoten sollen Fahrgästen eine optimale
Umsteigemöglichkeit von ÖV (Bus-Straßenbahn) zu Taxi, Car-Sharing, Bike-Sharing oder Mietwagen bieten. Die dafür notwendige
Infrastruktur wird für alle verknüpften Mobilitätsformen bereitgestellt, insbesondere ÖV-Haltestellen und Lade-Infrastrukturen für Elektro-
Fahrzeuge. Es ist ein Betriebskonzept für die angeschlossenen Dienstleistungen vorzulegen. Darüber hinaus ist der Bedarf hinsichtlich des
Baus oder Ausbaus multimodaler Knoten in geeigneter Weise darzulegen.

1.4.4 B+R-Anlagen werden gefördert, wenn sie im Zuge von Bau oder Ausbau der genannten zugehörigen und dienenden Infrastrukturen
umgesetzt werden. In allen anderen Fällen gilt der Besondere Teil »Rad- und Fußverkehr«. Auf dessen Inhalt wird verwiesen.

1.5 Betriebshöfe und zentrale Werkstätten, soweit sie dem öffentlichen Personennahverkehr dienen (§ 2 Nummer 4a) LGVFG)

1.5.1 Betriebshöfe können nur insoweit gefördert werden, als sie dem ÖPNV oder SPNV dienen beziehungsweise die dort abzustellenden
und instand zu haltenden Fahrzeuge dem ÖPNV, dem SPNV oder der Instandhaltung der ÖPNV/SPNV-Infrastruktur zu dienen bestimmt
sind. Sie müssen eine wirtschaftliche Betriebsführung gewährleisten. Betriebshöfe sind für das Abstellen, Warten und Instandhalten von

 



Fahrzeugen bestimmt. Zu ihnen gehören insbesondere Abstellflächen und Unterstellräume für Fahrzeuge, Einrichtungen zur Wartung,
Unterhaltung und laufenden Instandhaltung von Fahrzeugen, Fahrzeugreinigungsanlagen, Anlagen zur Versorgung mit Betriebsstoffen
sowie Betriebs-, Aufenthalts- und Sozialräume für die Beschäftigten.

1.5.2 Zentrale Werkstätten sind darüber hinaus zur Instandsetzung und Grundüberholung von Fahrzeugen für einen größeren örtlichen oder
für einen regionalen Nahverkehrsbereich bestimmt (vgl. Betriebshofrichtlinie (Anlage 7f)).

1.6 Beschleunigungsmaßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr, insbesondere rechnergesteuerte Betriebsleitsysteme und
technische Maßnahmen zur Steuerung von Lichtsignalanlagen (§ 2 Nummer 5 LGVFG)

Rechnergesteuerte Betriebsleitsysteme können nur gefördert werden, wenn sie der Beschleunigung des Fahrtablaufs dienen, den
Betriebsablauf verbessern und dadurch zu einer Steigerung der Attraktivität des ÖPNV führen.

Gefördert werden Maßnahmen zur Beeinflussung von LSA für die Bevorrechtigung und Beschleunigung von Fahrzeugen des ÖPNV mit den
erforderlichen Systembestandteilen, insbesondere

den Nachrüstungen und Einrichtungen in den Betriebszentralen,

den Nachrüstungen und Einrichtungen im Fahrzeug,

anderen Einrichtungen, die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik die Funktionen übernehmen,

den Änderungen der Verkehrslenkung im Zusammenhang mit LSA-Steuerungen, wenn diese zu einer Beschleunigung führen.

Förderfähig sind Maßnahmen, die dafür sorgen, dass der ÖPNV weitgehend unabhängig vom übrigen Straßenverkehr fahren kann, sodass
quasi eine Bevorrechtigung des ÖPNV erreicht wird (vgl. RL Beschleunigung/Telematik (Anlage 7i)).

1.7 Maßnahmen zur Verbesserung und Erleichterung der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere
verkehrstelematische Anwendungen, wie mit Echtzeitdaten arbeitende Systeme für die dynamische Fahrgastinformation und
Anschlusssicherung und für interoperable elektronische Fahrausweise (§ 2 Nummer 5 a) LGVFG)

Gefördert werden Maßnahmen, die primär den Nutzern des ÖPNV dienen und damit einhergehend zu flächenhaften Erleichterungen im
Ablauf des ÖPNV führen. Die Attraktivitätssteigerung kann beispielsweise durch Echtzeitinformationen, Anschlusssicherungs-
/Anschlussinformationssysteme und Systeme für Elektronische Fahrausweise (E-Ticketing) erfolgen.

Förderfähig sind Echtzeitsysteme nur in Verbindung mit Anschlusssicherung/Anschlussinformation. Systeme für E-Ticketing können, auch in
Ergänzung zur Förderung von Echtzeit- und Anschlusssicherungs-/ Anschlussinformationssystemen, gefördert werden. Ausgenommen sind
Fahrzeuge des SPNV.

Die Maßnahme muss dabei einem Gesamtkonzept (Betriebskonzept) folgen. Ein Gesamtkonzept umfasst mindestens ein Verbundgebiet
oder mindestens 200 Fahrzeuge. Ausnahmen hiervon werden vom Ministerium für Verkehr und Infrastruktur in der RL
Beschleunigung/Telematik (Anlage 7 i) festgelegt.

Im Rahmen des Gesamtkonzeptes ist auch darzulegen, wie die Daten gepflegt werden. Es ist dabei sicher zu stellen, dass im Falle von
Störungen oder Planabweichungen aktuelle Informationen zur Verfügung gestellt werden. Das Gesamtkonzept muss flächendeckend alle
Linien eines oder mehrerer Verbünde umfassen.

Eine Förderung der Ausrüstung von Fahrzeugen, die über das im Gesamtkonzept beschriebene Gebiet hinaus eingesetzt werden, ist nur dann
möglich, wenn die Fahrzeuge überwiegend im beschriebenen Gebiet eingesetzt werden.

Gefördert werden Vorhaben, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. E-Ticketing wird erst ab dem Standard der VDV-
Kernapplikation (Stufe 3) gefördert (Check-in/Check-out beziehungsweise Be-in/Be-out).

Die erforderlichen Daten sind diskriminierungsfrei zur Verfügung zu stellen. Der zentralen Datendrehscheibe der NVBW sind sämtliche Daten
kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Vorschriften des Bundes- und des Landesdatenschutzgesetzes sind einzuhalten.

Anträge können von Verkehrsunternehmen oder Verbünden eingereicht werden. Auch eine gebündelte Antragstellung ist möglich.
Erforderlich ist dabei, dass eine flächenhafte Ausrüstung der eingesetzten Fahrzeuge des Verbundes/der Verbünde erfolgt. Die jeweiligen
Pauschalbeträge erhöhen sich um 10 v. H., wenn die anzuschließende Fahrzeugflotte mehr als 350 Fahrzeuge und maximal 500 Fahrzeuge
umfasst und um 20 v.H., wenn die anzuschließende Fahrzeugflotte mehr als 500 Fahrzeuge umfasst.

Im Übrigen gilt die RL Beschleunigung/Telematik (Anlage 7 i).

1.8 Kreuzungsmaßnahmen nach dem EKrG oder dem WaStrG, soweit Gemeinden, Landkreise oder kommunale Zusammenschlüsse im Sinne
der Nummer 1 als Baulastträger der kreuzenden Straße Kostenanteile zu tragen haben. In Ausnahmefällen gilt das Gleiche für
nichtbundeseigene Eisenbahnen als Baulastträger des kreuzenden Schienenweges (§ 2 Nummer 6 LGVFG).

Für Vorhaben, die nach § 5 a FStrG oder nach § 17 EKrG gefördert werden, werden keine Zuwendungen gewährt.

1.9 Die Beschaffung von Kraftomnibussen und Personenkraftwagen im Sinne von § 4 Absatz 4 Ziffer 1 PBefG, soweit diese zum Erhalt, zur
Einrichtung und zur Verbesserung von Linienverkehren und bedarfsgesteuerten Linienverkehren nach § 42 des PBefG erforderlich und
hierfür geeignet sind und überwiegend für diese Verkehre eingesetzt werden, sowie von Schienenfahrzeugen des öffentlichen
Personennahverkehrs (§ 2 Nummer 7 LGFVG)

 



Gefördert werden die Anschaffungskosten aller Omnibusfahrzeuge und Schienenfahrzeuge des ÖPNV/SPNV, die dem Linienverkehr dienen
und für den Einsatz nach dem Personenbeförderungsrecht geeignet sind. Auch Fahrzeuge zur erstmaligen Einrichtung von Linienverkehren
sind förderfähig.

Die technischen Voraussetzungen der zu fördernden Busse sind dem Busförderprogramm zu entnehmen, das jährlich aufgestellt wird.

Gefördert werden auch die Anschaffungskosten für alternative Bedienformen, wie beispielsweise Bürgerbusse. Das Nähere wird in einem
Programm zur Förderung von Bürgerbussen geregelt (Bürgerbusprogramm).

1.10 Umbau und Nachrüstung bestehender verkehrswichtiger Anlagen und Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs zur
Herstellung der vollständigen Barrierefreiheit (§ 2 Nummer 8 LGVFG)

Herzustellen ist die vollständige Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen oder mit Mobilitätsbeeinträchtigungen. Bei Vorhaben sind
deren Belange zu berücksichtigen und diese entsprechend den Anforderungen der Barrierefreiheit nach Maßgabe der einschlägigen
Rechtsvorschriften des Landes umzusetzen.

Der Tatbestand umfasst alle Formen des ÖPNV, also auch Schienennahverkehr. Bei Nachrüstungen haben bestehende verkehrswichtige
Einrichtungen des ÖPNV Vorrang. Ein Umbau ist nur dann förderfähig, wenn das Ziel der Barrierefreiheit mit einer Nachrüstung noch nicht
oder nur unzureichend erreicht werden kann und die Herstellung der Barrierefreiheit im Vordergrund steht.

Verkehrswichtige und hochfrequentierte Anlagen und Einrichtungen des ÖPNV sind solche, bei denen die Zweck-Mittel-Relation im Hinblick
auf verkehrliche Aspekte besonders hoch ist, also möglichst viele Nutzer von einer Barrierefreiheit profitieren (mehr als 1000 Fahrgäste/pro
Tag) oder die der Erschließung von wichtigen öffentlichen Einrichtungen dienen. Bei der Beurteilung sind insbesondere die Zahl der
Fahrgäste und der finanzielle Aufwand zur Herstellung der Barrierefreiheit zu berücksichtigen.

Die Umbau- und Nachrüstungsmaßnahmen müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.

Ist eine kommunale Behindertenbeauftragte oder ein kommunaler Behindertenbeauftragter bestellt, ist sie oder er bei der Planung eines
Vorhabens zu beteiligen. Die Vorhabenträgerin bzw. der Vorhabenträger können die entsprechenden Behindertenverbände bei der Planung
des Vorhabens mit einbeziehen. Im Übrigen wird auf die RL Barrierefreiheit verwiesen.

2 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

Im Bereich des ÖPNV erfolgt im Interesse des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit die Finanzierung mittels einer
modifizierten Form einer Festbetragsfinanzierung. Insoweit erfolgt die Zuwendung mittels Anteilsfinanzierung als Höchstbetragsförderung
(Förderhöchstbetrag). Pauschale Festbeträge sind bei Maßnahmen oder Teilen einer Maßnahme im Einzelfall abschließend zulässig.

3 Verfahren im ÖPNV

Für die Gewährung einer Zuwendung muss das Vorhaben in ein Förderprogramm nach § 5 LGVFG aufgenommen sein (vgl. § 6 LGVFG).
Darüber hinaus ist die Stellung eines schriftlichen Antrags nach § 2 LGVFG erforderlich.

3.1 Zuständigkeit

Die Regierungspräsidien sind bei

Vorhaben nach § 2 Nummer 3 a.) LGVFG, straßengebundenen Vorhaben nach § 2 Nummer 4 und 4 a.) LGVFG,

Vorhaben nach § 2 Nummer 5 und 5 a.) LGVFG und

straßengebundenen Vorhaben nach § 2 Nummer 8 LGVFG

für das Verfahren zuständig. Ausgenommen ist die Zuständigkeit für die Aufstellung des Landesprogramms.

Für das Verfahren bezüglich aller übrigen förderfähigen Vorhaben nach Nummer 1 (Gegenstand der Förderung im ÖPNV) ist das Ministerium
zuständig. Dies gilt insbesondere auch für Vorhaben von Betriebshöfen und zentralen Werkstätten, wenn diese sowohl für Omnibusse als
auch für Schienenverkehrsmittel vorgesehen sind.

3.2 Programmaufstellung

3.2.1 Ein Vorhaben, das gefördert werden soll, ist zuvor in das Landesprogramm nach § 5 LGVFG aufzunehmen.

Ein Vorhaben muss in der Regel einen eigenen Verkehrswert besitzen und kann nicht Teil eines geförderten Projekts aus dem
Bundesprogramm sein.

Vorhaben nach Nummer 1 werden nur gefördert und in das Landesprogramm aufgenommen, wenn die beantragten zuwendungsfähigen
Kosten des Vorhabens mehr als 100 000 € betragen (Bagatellgrenze). Vorhaben nach § 2 Nummer 6 LGVFG (Schienenanteil) werden nur
gefördert und in das Programm aufgenommen, wenn die Summe der vom Schienen- und Straßenbaulastträger zu tragenden
zuwendungsfähigen Kosten jeweils mehr als 50 000 € beträgt.

 



Setzt sich ein Vorhaben aus mehreren räumlich getrennten Abschnitten zusammen, die jeweils für sich verkehrswirksam sind, so findet die
Regelung zur Bagatellgrenze auf jeden einzelnen Abschnitt Anwendung.

Bei Vorhabenbündeln zum Bau oder Ausbau von Haltestellen und Haltestelleneinrichtungen, der stationären Einrichtungen der
Echtzeitinformation, Anschlusssicherung/Anschlussinformation und E-Ticketing oder zur Herstellung von Barrierefreiheit findet die
Bagatellgrenze für das gesamte Vorhabenbündel Anwendung, sofern das Vorhabenbündel einen gesamthaften funktionalen Verkehrswert
besitzt.

3.2.2 Die Vorhaben sind bei der nach Nummer 3.1 zuständigen Stelle bis zum 31. Oktober des Vorjahres anzumelden. Über die anschließende
Aufnahme in das Landesprogramm entscheidet das Ministerium, vgl. Nummer 3.1.

3.2.3 Das Landesprogramm umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren. Es wird vom Ministerium zum 1. März jährlich aufgestellt und unter
Berücksichtigung der voraussichtlich verfügbaren Mittel sowie eventuell eingetretener Kostenänderungen fortgeschrieben.

3.2.4 Bei Vorhaben des ÖPNV, die dem PBefG unterliegen, ist die Bereitschaft zur freiwilligen Zusammenarbeit im Sinne des § 8 ÖPNVG
Voraussetzung für die Förderung. Die nach Nummer 3.1 zuständige Stelle kann verlangen, dass auch anderen ÖPNV-Unternehmen die
geförderte Anlage zur zweckentsprechenden Nutzung zur Verfügung gestellt wird.

3.2.5 Vor der Anmeldung muss die Vorhabenträgerin bzw. der Vorhabenträger das Vorhaben mit davon berührten städtebaulichen
Maßnahmen abstimmen: Städtebauliche Maßnahmen in diesem Sinne sind Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen sowie
städtebauliche Maßnahmen der Sozialen Stadt nach dem BauGB, die in einem der Förderprogramme für die städtebauliche Erneuerung und
Entwicklung gefördert werden.

Darüber hinaus muss die Vorhabenträgerin bzw. der Vorhabenträger das Vorhaben mit Maßnahmen aus anderen Förderprogrammen des
Bundes oder Landes abstimmen (Straßenbau, Städtebau, ELR etc.).

3.2.6 Der Anmeldung sind folgende Unterlagen beizufügen:

Erläuterungsbericht: Dabei ist insbesondere auf den Förderzweck und das Förderziel des Vorhabens sowie auf den tatsächlichen
verkehrlichen Bedarf einzugehen. Weiterhin ist darzulegen, dass die Ziele der Raumordnung und Landesplanung berücksichtigt sind und
das Förderprojekt in einem Generalverkehrsplan oder einem für die Beurteilung gleichwertigen Plan oder qualifizierten Fachkonzept
vorgesehen oder als Lärmschutzmaßnahme in einem Lärmaktionsplan nach § 47 d BImschG vorgesehen ist oder dass diese
Voraussetzungen voraussichtlich zum Zeitpunkt der Förderung vorliegen werden. Die Belange von Natur und Landschaft dürfen dem
Vorhaben nicht entgegenstehen,

Beschreibung des Vorhabens einschließlich Stand bau- und planungs-rechtlicher Genehmigungsverfahren, sowie Darlegung, ob und
gegebenenfalls welche Zusammenhänge zwischen dem Vorhaben des ÖPNV und dem städtebaulichen Vorhaben bestehen und mit
welchem Ergebnis die Vorhaben aufeinander abgestimmt sind,

Übersichtsplan des Vorhabens (mit Darstellung des Liniennetzes),

Finanzierungsplan: Übersicht über den beabsichtigten Zeitraum der Finanzierung mit voraussichtlichem Baubeginn und Bauende, sowie
voraussichtliche Jahresraten,

Kostenschätzung (in Anlehnung an die HOAI, Lph. 2 – Vorplanung),

Priorisierung bei mehreren Vorhaben einer Vorhabenträgerin bzw. eines Vorhabenträgers.

3.2.7 Die Regierungspräsidien melden die angemeldeten Vorhaben nach Nummer 3.1 bis spätestens zum 1. Februar eines jeden Jahres dem
Ministerium unter Verwendung des Formblatts nach Anlage 8.

3.2.8 Wird ein Vorhaben nicht in das Landesprogramm aufgenommen, so unterrichtet die nach Nummer 3.1 zuständige Stelle hiervon die
Vorhabenträgerin bzw. den Vorhabenträger unter Angabe der Gründe.

3.2.9 Wesentliche Änderungen des Vorhabens, insbesondere bezüglich des Baubeginns, des Umfangs, der Bauzeiten, der Kosten, der
Finanzierung und der technischen Planung hat die Vorhabenträgerin bzw. der Vorhabenträger unverzüglich der hierfür zuständigen Stelle
nach Nummer 3.1 zur Berücksichtigung bei der nächsten Landesprogrammfortschreibung schriftlich anzumelden.

3.2.10 Nach Unterrichtung der Vorhabenträgerin bzw. des Vorhabenträgers über die Aufnahme in das Landesprogramm durch die nach
Nummer 3.1 zuständige Stelle muss der Antrag (Nummer 3.3) auf Förderung innerhalb von drei Jahren gestellt werden.

Die Frist beginnt mit dem 1. Januar des der Landesprogrammaufnahme nachfolgenden Jahres. Erfolgt innerhalb der oben genannten Frist
keine Antragstellung, wird das Vorhaben aus dem Landesprogramm genommen.

Ein erneuter Antrag auf Aufnahme dieses Vorhabens in das Landesprogramm kann frühestens im Rahmen der Aufstellung des übernächsten
Landesprogramms gestellt werden.

3.3 Antrag auf Förderung

3.3.1 Zuwendungen werden nur auf Antrag nach dem Muster der Anlage 9 und nach vorheriger Aufnahme in das Landesprogramm gemäß § 5
LGVFG gewährt.

Der Antrag ist in dreifacher schriftlicher Fertigung sowie in elektronischer Form bei der nach Nummer 3.1 zuständigen Stelle einzureichen.

Ein Antrag einer kommunalen Körperschaft ist bei der Rechtsaufsichtsbehörde einzureichen. Die Rechtsaufsichtsbehörde leitet den Antrag

 



zusammen mit ihrer Stellungnahme und der gemeindewirtschaftsrechtlichen Beurteilung des Vorhabens an die Bewilligungsstelle weiter.

3.3.2 Antragsunterlagen

3.3.2.1 Dem Antrag sind grundsätzlich beizufügen:

die in Nummer 3.2 VV-LHO zu § 44 aufgeführten Unterlagen,

eine Genehmigungsplanung in Anlehnung an die HOAI, Lph. 4. Hiervon ausgenommen sind Vorhaben nach § 2 Nummer 6 LGVFG;
insoweit ist eine Entwurfsplanung in Anlehnung an die HOAI, Lph. 3 ausreichend,

eine Darlegung, dass das Vorhaben nach Art und Umfang zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse oder der Lärmsituation dringend
erforderlich ist, die Ziele der Raumordnung beachtet und deren Grundsätze berücksichtigt,

eine Darlegung, dass das Vorhaben in einem Generalverkehrsplan oder einem für die Beurteilung gleichwertigen Plan oder qualifizierten
Fachkonzept vorgesehen oder als Lärmschutzmaßnahme in einem Lärmaktionsplan nach § 47 d BImschG vorgesehen ist oder dass diese
Voraussetzungen voraussichtlich zum Zeitpunkt der Förderung vorliegen werden,

eine Darlegung, ob und gegebenenfalls welche Zusammenhänge zwischen dem Vorhaben des ÖPNV und dem städtebaulichen
Vorhaben bestehen und mit welchem Ergebnis die Vorhaben aufeinander abgestimmt sind,

ein Erläuterungsbericht mit ausführlicher Darlegung der angestrebten Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Angabe über die
Situation der derzeit vorhandenen Verkehrsanlagen und deren Kapazität (vorhandene Straßenbahnen, Omnibushaltestellen,
Linienführung der Omnibuslinien im derzeitigen Zustand, vorhandene Parkmöglichkeiten usw.),

eine aktuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung mit Kennzahlen zur Förderfähigkeit und Förderwürdigkeit (Ergebnis der Standardisierten
Bewertung),

ein Übersichtsplan des Vorhabens,

eine Kostenberechnung,

die für die Beurteilung des Vorhabens notwendigen Pläne, insbesondere Bestandspläne, Lageplan 1 : 500, 1 : 1000 beziehungsweise 1 :
1500, Längsschnitte 1 : 1000/100, Regelquerschnitte 1 : 100, Grunderwerbspläne und -verzeichnis, darüber hinaus Sonderpläne
(Grundriss, Längsschnitt, Querschnitt) soweit zur Darstellung besonderer Bauwerke (Haltestellen, P+R-Anlagen, Parkeinrichtungen,
Betriebshöfe, zentrale Werkstätten usw.) erforderlich,

Rechtsgenehmigungen (zum Beispiel Bebauungsplan, Plangenehmigung, Planfeststellung, Baugenehmigung, Zustimmung der TAB zur
Baumaßnahme gemäß § 60 Absatz 3 BOStrab, Stellungnahme der jeweils zuständigen Eisenbahnaufsichtsbehörde): beispielsweise muss
das Vorhaben soweit vorbereitet sein, dass der Baubeginn vollständig möglich und eine rechtmäßige ungehinderte Durchführung in
absehbarer Zeit gewährleistet ist,

die Finanzierung des Kostenanteils der Antragstellerin bzw. des Antragstellers muss sichergestellt sein,

die Kreuzungsvereinbarung,

eine Umweltverträglichkeitsstudie,

ein Schall- und Erschütterungsgutachten,

ein Baugrundgutachten,

ein Bauzeitenplan,

Angaben über die Vorbereitung des Vorhabens, insbesondere über den Stand des Grunderwerbs, der baurechtlichen Zulassung sowie
der Beteiligungsbereitschaft Dritter.

Ist eine kommunale Behindertenbeauftragte oder ein kommunaler Behindertenbeauftragter bestellt, ist die Bestätigung beizufügen, dass sie
oder er bei der Vorhabenplanung beteiligt war.

3.3.2.2 Im Übrigen wird auf die ergänzenden Richtlinien zu dieser VwV verwiesen.

3.3.2.3 Ferner ist eine Stellungnahme der betroffenen Gemeinde anzuschließen, sofern es sich um ein Vorhaben eines privaten
Verkehrsunternehmens oder um einen Zusammenschluss solcher Unternehmen handelt.

3.3.2.4 Die nach Nummer 3.1 zuständige Stelle kann, soweit dies notwendig ist, weitere Planunterlagen beziehungsweise Gutachten
anfordern.

3.3.2.5 Für Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung ist der Nachweis des volkswirtschaftlichen Nutzens anhand einer
standardisierten Bewertung oder eines anderen Verfahrens mit mindestens vergleichbarer methodischer Tiefe nachzuweisen und mit der
nach Nummer 3.1. zuständigen Stelle abzustimmen. Dies ist für alle Vorhaben des LGVFG anzuwenden, deren Investitionsvolumen 25 Mio. €
überschreitet. Die nach Nummer 3.1 zuständige Stelle kann im Einzelfall bei Vorhaben mit einem geringeren Investitionsvolumen eine
standardisierte Bewertung oder eine andere geeignete Wirtschaftlichkeitsuntersuchung als Entscheidungshilfe verlangen.

Die standardisierte Bewertung muss vor dem Einreichen eines Förderantrags auf der Grundlage der HOAI, Lph. 2 – Vorplanung erstellt
werden. Nach Absprache mit der nach Nummer 3.1. zuständigen Stelle müssen im Einzelfall detaillierte Kostenberechnungen erarbeitet
werden. Auswirkungen von Schallimmissionen sind zu ermitteln und in den Gesamtkosten des Vorhabens abzuschätzen.
Baugrundverhältnisse sind zwingend zu begutachten. Zugrundeliegende Einheitspreise sollen auf Anforderung durch Belege plausibilisiert
werden.

3.4 Prüfung des Antrags und Entscheidung

3.4.1 Über den Antrag auf Zuwendung entscheidet die nach Nummer 3.1 zuständige Stelle. Sie veranlasst die fachtechnische und
wirtschaftliche Prüfung des Antrags.

 



Alle Anträge werden fachtechnisch und wirtschaftlich von der NVBW geprüft.

3.4.2 Das Ergebnis der Prüfung wird in einem Vermerk festgelegt. Die zuwendungsfähigen Kosten werden in den fachtechnischen
Prüfvermerken in Abstimmung mit der nach Nummer 3.1 zuständigen Stelle festgelegt.

Für Einheitspreise von Schienenprojekten im Eisenbahnverkehr nach AEG ist es zweckdienlich, die Kostenkennwerte des aktuellen
Kostenkennwertekatalogs der DB Netz AG nach RL 808 in der aktuellen Fassung heranzuziehen. Bei Abweichungen von der RL 808 und den
hierin enthaltenen Kostenkennwerten sind diese auf Anforderung zu plausibilisieren.

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung eines Vorhabens ist mit Abschluss der Förderantragsprüfung zu aktualisieren und der nach Nummer 3.1
zuständigen Stelle vorzulegen.

3.4.3 Im Falle von Änderungen des Vorhabens, insbesondere bei Planänderungen und Kostensteigerungen, sind diese unverzüglich der nach
Nummer 3.1 zuständigen Stelle anzuzeigen und ein Änderungsantrag mit den für seine Beurteilung notwendigen Unterlagen vorzulegen.

Bei erheblichen Kostensteigerungen kann die nach Nummer 3.1 zuständige Stelle eine Aktualisierung der Wirtschaftlichkeitsberechnung
verlangen. Jede Abweichung von der von der nach Nummer 3.1 zuständigen Stelle genehmigten Vorhabenplanung ist dieser anzuzeigen.

Eine Änderung des Förderantrags ist nach Abschluss der fachtechnischen Prüfung durch die NVBW ausgeschlossen, da vorausgesetzt wird,
dass das beantragte Bauvorhaben bereits voll durchgeplant ist.

3.5 Bewilligungsverfahren und Nachbewilligung

3.5.1 Die Regierungspräsidien haben bei einer Zuwendung von mehr als 1 Mio. € das Einvernehmen mit dem Ministerium herzustellen.

3.5.2 Die Entscheidung über die Bewilligung ist der Vorhabenträgerin bzw. dem Vorhabenträger von der nach Nummer 3.1 zuständigen Stelle
unter Angabe der Höhe der Förderung mitzuteilen. Kann dem Antrag nicht entsprochen werden, so sind die Gründe der Antragstellerin bzw.
dem Antragsteller mitzuteilen.

3.5.3 Im Zuwendungsbescheid sind insbesondere

die vorläufigen zuwendungsfähigen Kosten,

die Finanzierungsart (Festbetragsfinanzierung oder Anteilsfinanzierung),

die festgesetzte Zuwendung als Festbetrags- oder als Höchstbetragsförderung,

gegebenenfalls der Zeitrahmen für den Baubeginn,

der Bewilligungszeitraum

und weitere Nebenbestimmungen (zum Beispiel Nebenbestimmungen im Sinne der Nummer 5 VV-LHO zu § 44 LHO)

festzulegen.

3.5.4 Ist ein privates Verkehrsunternehmen oder ein Zusammenschluss privater Verkehrsunternehmen (privater Kapitalanteil von mehr als 50
v. H.) Träger eines Betriebshofes oder einer zentralen Werkstätte, so ist im Zuwendungsbescheid die dingliche Sicherung sowohl der
zweckentsprechenden Verwendung der Zuwendung (beschränkte persönliche Dienstbarkeit) als auch etwaiger Erstattungsansprüche
(Grundschuld) zu regeln. Dabei ist grundsätzlich eine erstrangige Absicherung der Dienstbarkeit zu verlangen. Bei Absicherung der
Grundschuld ist darauf zu achten, dass die Beleihungsgrenze grundsätzlich 80 v. H. der Herstellungskosten nicht überschreitet.

3.5.5 Die Bewilligung der Zuwendungsraten erfolgt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel entsprechend dem Baufortschritt.

3.5.6 Ein nachträglicher Änderungsantrag sowie eine nachträgliche Bewilligung aufgrund von Kostenerhöhungen oder Planänderungen sind
ausgeschlossen.

3.6 Auszahlungsverfahren

3.6.1 Die Auszahlung der Zuwendungen wird von der zuständigen Stelle nach Nummer 3.1 im Rahmen der bewilligten und für das laufende
Haushaltsjahr verfügbaren Mittel entsprechend den tatsächlich angefallenen Ausgaben veranlasst.

3.6.2 Der Zuwendungsempfänger bzw. die Zuwendungsempfängerin hat hierzu schriftlich einen Antrag auf Abschlagszahlung nach Muster
der Anlage 10 vorzulegen. Zusätzlich kann der Antrag auf Abschlagszahlung in elektronischer Form erfolgen. Die nach Nummer 3.1
zuständige Stelle kann entsprechende Zahlungsnachweise verlangen.

Abschlagszahlungen dürfen in der Regel insgesamt 80 v. H. der bewilligten Gesamtzuwendung nicht übersteigen. Im Einzelfall sind
Ausnahmen auf Antrag zulässig. Die Bewilligung über den Restbetrag der Zuwendung darf erst nach Vorlage und Prüfung des
Verwendungsnachweises ausgezahlt werden.

3.7 Verwendungsnachweis

3.7.1 Der Verwendungsnachweis ist entsprechend den Allgemeinen Nebenbestimmungen im Sinne der VV-LHO zu § 44 nach Muster der
Anlage 11 schriftlich in dreifacher Fertigung und elektronischer Form bei der nach Nummer 3.1 zuständigen Stelle vorzulegen. Insbesondere
ist der Zuwendungsempfänger verpflichtet die Prüfbescheinigung vorzulegen.

 



Werden ein Vorhaben oder Teile eines Vorhabens ausschließlich unter Verwendung von Pauschalsätzen im Wege der
Festbetragsfinanzierung gefördert, genügt ein vereinfachter Verwendungsnachweis ohne Vorlage von Belegen und mit summarischer
Darstellung der eingesetzten Eigenmittel, Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des der Bewilligung zugrunde gelegten
Kosten- und Finanzierungsplans (vgl. 6.6.1. ANBest-P).

3.7.2 Der Abschluss der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind vom Zuwendungsempfänger schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Die
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen müssen bei Vorlage des Verwendungsnachweises vollständig abgeschlossen sein.

Dem Verwendungsnachweis sind mit der Bauausführung übereinstimmende Pläne beizufügen, aus denen der Umfang der ausgeführten
Arbeiten zu erkennen ist.

Die Beendigung des Vorhabens ist der nach Nummer 3.1 zuständigen Stelle anzuzeigen. Eine Maßnahme gilt mit der Abnahme der
wesentlichen Bauteile als beendet.

Verzögert sich der Schlussverwendungsnachweis einer Maßnahme aus Gründen, die der Zuwendungsempfänger bzw. die
Zuwendungsempfängerin nicht zu vertreten hat (zum Beispiel schwebende Prozesse, ausstehende Schlussvermessung, fehlende
Rechnungen Dritter), so kann die zuständige Stelle (Nummer 3.1.) entweder auf Antrag die Vorlagefrist verlängern oder im Benehmen mit
dem Zuwendungsempfänger die zuwendungsfähigen Kosten pauschal festlegen.

3.8 Prüfung der Verwendung

3.8.1 Die Prüfung des Verwendungsnachweises nach Nummer 3.7 erfolgt nach den Allgemeinen Nebenbestimmungen zu der VV-LHO zu §
44 durch die nach Nummer 3.1 zuständige Stelle unter Beteiligung der NVBW.

Kosten, die nach Vorlage des Verwendungsnachweises oder später als zwölf Monate nach Beendigung einer Maßnahme oder, im Falle einer
nach Nummer 3.7.2 eingeräumten Verlängerungsfrist, nach Ablauf dieser Frist nachgewiesen werden, bleiben bei der Zuschussgewährung
unberücksichtigt.

3.8.2 Die Rückerstattung der gewährten Zuwendung und die Verzinsung erfolgt nach §§ 48, 49, und 49 a LVwVfG.

3.9 Änderung der Zweckbestimmung

3.9.1 Die nach Nummer 3.1 zuständige Stelle kann in der Regel eine Rückerstattung der gewährten Zuwendungen verlangen, wenn innerhalb
von zehn Jahren nach Fertigstellung des Vorhabens Änderungen vorgenommen werden, die die Zweckbestimmung des Vorhabens ändern
oder aufheben, ohne dass dies zur Beseitigung einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.

Wurden Zuwendungen für Vorhaben gewährt, die elektronische Komponenten enthalten, insbesondere verkehrstelematische
Anwendungen wie mit Echtzeitdaten arbeitende Systeme für die dynamische Fahrgastinformation, Anschlusssicherungs- und
Anschlussinformationssysteme oder E-Ticketing-Systeme, gilt eine Zweckbindungsfrist von fünf Jahren. In begründeten Einzelfällen kann
eine kürzere Zweckbindungsfrist gelten.

3.9.2 Ist ein privates Verkehrsunternehmen oder ein Zusammenschluss privater Verkehrsunternehmen Träger eines Betriebshofes oder einer
zentralen Werkstätte, so kann die nach Nummer 3.1 zuständige Stelle eine Rückerstattung verlangen, wenn innerhalb von 25 Jahren nach
Fertigstellung des Vorhabens eine Veräußerung, Vermietung, Verpachtung oder sonstige Zweckentfremdung ohne Zustimmung der
zuständigen Stelle (Nummer 3.1) erfolgt.

3.10 Erfolgskontrolle

Spätestens mit der Vorlage des Verwendungsnachweises ist anhand von Vorher-Nachher-Vergleichen (zum Beispiel Zählungen) vom
Zuwendungsempfänger zu prüfen, ob der Erfolg der Förderung erreicht wurde. Der Nachweis ist vom Zuwendungsempfänger bzw. von der
Zuwendungsempfängerin plausibel darzustellen und der nach Nummer 3.1 zuständigen Stelle unaufgefordert vorzulegen.

Wurde der Erfolg durch die Maßnahme nicht vollständig erreicht, sind die gewährten Zuwendungen anteilsmäßig zu kürzen.

3.11 Übergangsregelung

Diese VwV ist auf diejenigen Vorhaben anzuwenden, für die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch kein Zuwendungsbescheid erteilt
wurde. Für Vorhaben, die bereits in ein Landesprogramm aufgenommen und bewilligt wurden, aber noch nicht abgeschlossen sind, gelten
die jeweils erteilten Zuwendungsbescheide und die bisherigen Regelungen, insbesondere die VwV-EntflechtG weiter.

Vorhaben, die nach dem GVFG in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung oder nach der VwV-EntflechtG in ein Programm des
Landes aufgenommen und bewilligt wurden, werden fortgeführt.

Zuwendungsbescheide für Zuwendungen nach dem GVFG oder nach der VwV-EntflechtG, die nicht vollständig abgewickelt wurden, gelten
fort.

III. Rad- und Fußverkehr

1 Berücksichtigung des Stands der Technik

 



Alle Vorhaben, die nach dem LGVFG gefördert werden, müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Näheres regeln Richtlinien.

2 Gegenstand der Förderung im Rad- und Fußverkehr

Nach § 2 LGVFG können der Bau, Ausbau und Umbau der nachstehend genannten Vorhaben gefördert werden:

2.1 Verkehrswichtige Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur (§ 2 Nummer 1 g) LGVFG)

Rad- und/oder Fußverkehrsinfrastruktur im Sinne des § 2 Nummer 1g) LGVFG sind verkehrswichtige Anlagen für den Rad- und/oder
Fußverkehr, die unabhängig von Bau, Ausbau oder Umbau förderfähiger kommunaler Straßen gemäß § 2 Nummer 1 a), b), c) und d) LGVFG
umgesetzt werden. Dies sind insbesondere:

separat geführte Rad- und Fußverkehrsanlagen,

Rad- und/oder Fußverkehrsanlagen im Zuge von nicht förderfähigen kommunalen Straßen,

Rad- und/oder Fußverkehrsanlagen im Zuge von kommunal förderfähigen Straßen, die nicht gemeinsam mit dem Bau, Ausbau oder
Umbau von förderfähigen kommunalen Straßen gemäß § 2 Nummer 1 a), c) und d) LGVFG realisiert werden,

Fußverkehrsanlagen im Zuge von Landes- und Bundesstraßen in kommunaler Baulast.

2.2 Radverkehrsinfrastruktur

2.2.1 Als Radverkehrsinfrastruktur sind nach Nummer 2.1 grundsätzlich sämtliche Maßnahmen zur Schaffung von Radverkehrsführungen
gemäß ERA förderfähig. Dies sind insbesondere Schutzstreifen, Radfahrstreifen, baulich getrennte Radwege, Fahrradstraßen oder
kreuzungsfrei oder mit Vorfahrtberechtigung angelegte Radwege über eine längere Distanz mit hoher Ausbauqualität (Radschnellwege)
sowie die notwendig dazu gehörenden Kunstbauten, Querungseinrichtungen, wegweisende Beschilderung, Lichtsignalanlagen sowie
Randmarkierungen außer Orts nach dem aktuellen Stand der Technik.

Die Förderung von wegweisender Beschilderung für den Radverkehr sowie weiteren notwendigen Elementen zur Erhöhung der
Verkehrssicherheit, die nachträglich angebracht werden (zum Beispiel Randmarkierung außer Orts, Aufstellflächen an Knotenpunkten), ist
unter den gleichen Voraussetzungen möglich.

2.2.2 Sofern der Radverkehr Auslöser für die Notwendigkeit von überbreiten Radverkehrsanlagen ist (zum Beispiel besonders hohes
Radverkehrsaufkommen), ist die Förderung der Radverkehrsinfrastruktur über das Regelmaß der ERA hinaus möglich. Die Erforderlichkeit ist
durch den Antragstellenden nachzuweisen.

2.2.3 Für die Verkehrswichtigkeit einer Radverkehrsführung ist die Anordnung einer Benutzungspflicht nicht maßgeblich. Nicht
benutzungspflichtige Radwege haben auch bei Neubauten verkehrswichtiger Radwege als eigenständige Führungsform ihre Berechtigung
und sind damit grundsätzlich förderfähig.

2.2.4 Bei Radverkehrsanlagen im Zuge des Landesradverkehrsnetzes (RadNETZ Baden-Württemberg) sind einmalig auch Maßnahmen zur
Ertüchtigung und Wiederherstellung eines durchgehenden baulichen Zustands gemäß den Qualitätsstandards des RadNETZ Baden-Ertüchtigung und Wiederherstellung eines durchgehenden baulichen Zustands gemäß den Qualitätsstandards des RadNETZ Baden-
Württemberg förderfähig.

2.3 Fußverkehrsinfrastruktur

2.3.1 Als Fußverkehrsinfrastruktur sind nach Nummer 2.1 sämtliche Maßnahmen zur Schaffung von Fußverkehrsführungen im Längs- und
Querverkehr gemäß den EFA förderfähig. Förderfähige Elemente für den Querverkehr sind insbesondere Mittelinseln, Maßnahmen zur
Verringerung der Fahrgeschwindigkeit des Kfz-Verkehrs, Fußgängerüberwege, Lichtsignalanlagen, planfreie Querungsanlagen (Unter- und
Überführungen) und wegweisende Beschilderung. Auch weitere notwendige Elemente zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und weitere
technische Bauelemente sind förderfähig.

2.3.2 Die Förderung von Elementen der Fußverkehrsinfrastruktur, die nachträglich angebracht werden, ist unter den gleichen
Voraussetzungen möglich.

2.3.3 Flächen, die über das Regelmaß der EFA hinausgehen, sind förderfähig, wenn sie aufgrund großer Fußverkehrsmengen
(streckenbezogen) oder für die Bedürfnisse von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern als Verweilflächen, Ruheplätze oder
Spielflächen (abschnittsweise Aufweitung) dringend erforderlich sind. Aufweitungen müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den für
den Längsverkehr erforderlichen Flächen stehen. Die Erforderlichkeit ist durch den Antragstellenden nachzuweisen.

2.3.4 Die Ausstattung von Fußverkehrsanlagen mit Bänken oder anderen geeigneten Sitzmöblierungselementen sowie Sanitäranlagen
(öffentliche Toilettenanlagen) ist förderfähig, sofern sie der Barrierefreiheit dienen und den Ansprüchen der Barrierefreiheit genügen.

2.3.5 Förderfähige Maßnahmen der Fußverkehrsinfrastruktur müssen nach § 3 Nummer 1 d) LGVFG barrierefrei ausgestaltet sein.

2.4 Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur

2.4.1 Verkehrswichtige Rad- und Fußverkehrsmaßnahmen nach Nummer 2.1 können auch als gemeinsame oder getrennte Geh- und
Radwege oder als Gehwege mit der Beschilderung »Radfahrer frei« ausgeführt werden. Im innerörtlichen Bereich sind bei gemeinsamen
Geh- und Radwegen und Gehweg mit der Beschilderung »Radfahrer frei« die sehr eng beschränkten Einsatzbereiche gemeinsamer
Führungen gemäß den ERA zu berücksichtigen. Entsprechende Führungsformen entsprechen innerorts in der Regel nicht dem
Fördertatbestand eines verkehrswichtigen Rad- und Fußweges. Sie werden daher nur in begründeten Ausnahmefällen gefördert und sind

 



gesondert zu begründen.

2.4.2 Die Förderung der Beleuchtung bei separat geführten Rad- und/oder Fußverkehrsanlagen sowie der Versatz der Beleuchtung bei
sämtlichen unter Nummer 2.1 aufgeführten Rad- und/oder Fußverkehrsanlagen sind unter den gleichen Voraussetzungen möglich, sofern
dies aus Gründen der Sicherheit (Verkehrssicherheit sowie soziale Sicherheit) dringend erforderlich ist. Die Erforderlichkeit ist durch den
Antragstellenden nachzuweisen.

2.5 Rad- und Fußverkehrskonzepte

2.5.1 Die Verkehrswichtigkeit von Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur ist durch ein aussagekräftiges Rad- beziehungsweise
Fußverkehrskonzept nachzuweisen. Die Rad- beziehungsweise Fußverkehrskonzepte müssen eine Netzkonzeption beinhalten. Dies gilt
übergangsweise für Fußverkehrsmaßnahmen erst ab der Programmfortschreibung für das Jahr 2017.

2.5.2 Rad- und Fußverkehrskonzepte sollten geeignet sein, die Priorität der Maßnahme aus der Netzbedeutung für die Rad- beziehungsweise
Fußverkehrsnetze von Land, Landkreis, Stadt und/oder Gemeinde sowie weiteren Faktoren (zum Beispiel Bedeutung für den Alltagsverkehr,
Verkehrssicherheit, Wirtschaftlichkeit, Rad- oder Fußverkehrsaufkommen oder -potential, Tourismus- und Freizeitradverkehr)
nachvollziehbar herzuleiten.

2.5.3 Vor dem Inkrafttreten dieser VwV erstellte Rad- und Fußverkehrskonzepte werden bis 31. Dezember 2020 anerkannt, wenn sie eine
Netzkonzeption beinhalten, die Herleitung der Maßnahmenpriorität aber noch nicht den oben genannten Kriterien entspricht.

2.6 Fahrradabstellanlagen

2.6.1 Als verkehrswichtige Radverkehrsinfrastruktur zählen auch Fahrradabstellanlagen, wenn sie der Verknüpfung der Verkehrsträger
Fahrrad und ÖPNV dienen (B+R-Anlagen) oder wenn sie entlang verkehrswichtiger Radwege an Stellen, an denen erfahrungsgemäß dauernd
oder zeitweilig Fahrräder in großer Zahl abgestellt werden, liegen.

2.6.2 Fahrradabstellanlagen sind gemäß den Standards der FGSV anforderungsgerecht zu planen und aufzustellen. Förderfähig sind
insbesondere Fahrradhalter, Fahrradboxen, Fahrradkleingaragen, Fahrradkäfige, Fahrradparkbauten, Fahrradstationen, Pedelec-Stationen und
sichere Fahrradabstellanlagen. In der Anmeldung zur Programmaufnahme müssen die geplanten Kapazitäten benannt sowie der Bedarf für
eine entsprechende Fahrradabstellanlage plausibel dargelegt werden.

2.6.3 Um eine förderfähige Fahrradstation handelt es sich dann, wenn mindestens 100 Fahrräder abgestellt werden können und mindestens
folgende angeschlossene Dienstleistungen an der Fahrradstation erbracht werden: Bewachung und Witterungsschutz, Pannenhilfe,
Fahrradwartung und Fahrradreparatur sowie Fahrradvermietung.

Bei Fahrradstationen ist zudem ein tragfähiges Betreiberkonzept für die angeschlossenen Dienstleistungen vorzulegen.

3 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

Bei Fahrradabstellanlagen sowie bei Sitzmöblierungselementen und Sanitäranlagen des Fußverkehrs wird die Zuwendung je nach
Infrastruktur pauschaliert. Die Pauschalsätze (Brutto-Beträge) werden als Festbetragsfinanzierung festgesetzt:

je Fahrradstellplatz nicht überdacht: 120 €

je Fahrradstellplatz überdacht:700 €

je Fahrradbox, je Fahrradstellplatz in Fahrradkleingaragen oder Fahrradkäfigen: 900 €

je Fahrradstellplatz in Fahrradparkbauten: 1200 €

je Fahrradstellplatz in Fahrradstationen: 1500 €

je Sitzbank oder anderes geeignetes Sitzmöblierungselement: 1500 €

je Sanitäranlage (öffentliche Toilettenanlagen): 30 000 €

Darin sind die Kosten der Zuwegung sowie für Stromanschlüsse für das Laden von Akkus enthalten. Bei geeigneten Abstellanlagen ist ein
angemessener Anteil von Abstellanlagen mit Lademöglichkeiten für Pedelecs auszustatten.

Sofern die zuwendungsfähigen Kosten inklusive der Zuwegung sowie für die Schaffung von Lademöglichkeiten der Fahrradabstellanlagen
geringer sind als die festgelegten Pauschalsätze, sind die Zuwendungen auf die zuwendungsfähigen Kosten zu begrenzen. Bei
Fahrradparkbauten und Fahrradstationen sind im Antrag auf Förderung die zu erwartenden zuwendungsfähigen Kosten darzulegen.
Gegebenenfalls sind die festgelegten Pauschalsätze einzelfallbezogen entsprechend zu reduzieren.

4 Verfahren zur Förderung kommunaler Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur

4.1 Programmaufstellung

4.1.1 Ein Vorhaben, das gefördert werden soll, ist zuvor in das Programm nach § 5 LGVFG aufzunehmen.

4.1.2 Vorhaben nach Nummer 2 werden nur in das Programm aufgenommen und gefördert, wenn die zuwendungsfähigen Kosten des
Vorhabens bei Rad- und/oder Fußverkehrsanlagen mehr als 50 000 €, die zuwendungsfähigen Kosten bei nachträglicher wegweisender
Beschilderung der Rad- oder Fußverkehrsnetze, Lichtsignalanlagen sowie Randmarkierungen außer Orts mehr als 20 000 € sowie die
Pauschalsätze bei Fahrradabstellanlagen sowie bei Sitzmöblierungselementen mehr als 10 000 € betragen (Bagatellgrenzen).

 



4.1.3 Setzt sich ein Vorhaben aus mehreren räumlich getrennten Abschnitten zusammen, die jeweils für sich verkehrswirksam sind, so finden
die Regelungen zu den Bagatellgrenzen nach Nummer 4.1.2 auf jeden einzelnen Abschnitt Anwendung. Sofern zwischen den räumlich
getrennten Abschnitten ein funktionaler Zusammenhang nachgewiesen wird, so finden die Regelungen zu den Bagatellgrenzen nicht auf die
einzelnen Abschnitte, sondern auf die gesamte Maßnahme Anwendung.

4.1.4 Das Programm umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren. Es wird vom Ministerium zum 1. März jeden Jahres auf Grund von Vorschlägen
der Regierungspräsidien und unter Berücksichtigung der voraussichtlich verfügbaren Mittel sowie eventuell eingetretener Kostenänderungen
aufgestellt und fortgeschrieben.

4.1.5 Die Vorhaben sind beim zuständigen Regierungspräsidium (Bewilligungsstelle) zur Programmaufnahme bis spätestens 30. September
des Vorjahres anzumelden (Anlage 13). Die Unterlagen sind in zweifacher schriftlicher Ausfertigung vorzulegen. Ergänzend können sie in
elektronischer Form vorgelegt werden.

4.1.6 Vor der Anmeldung muss die Vorhabenträgerin bzw. der Vorhabenträger mit davon berührten städtebaulichen Maßnahmen
abstimmen. Städtebauliche Maßnahmen in diesem Sinne sind Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadtumbaumaßnahmen sowie städtebauliche
Maßnahmen der Sozialen Stadt nach dem BauGB, die in einem der Förderprogramme für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
gefördert werden.

4.1.7 Der Anmeldung zur Programmaufnahme sind folgende von der Vorhabenträgerin bzw. vom Vorhabenträger unterzeichnete Unterlagen
beizufügen:

Erläuterungsbericht: Dieser ist in Anlehnung an die RE zu gliedern. Dabei ist insbesondere auf den Förderzweck und das Förderziel des
Vorhabens sowie auf den tatsächlichen verkehrlichen Bedarf einzugehen. Es sind Angaben und Erklärungen zu folgenden Punkten
erforderlich:

Die Maßnahme wird gemäß dem aktuellen Stand der Technik (insbesondere gemäß ERA beziehungsweise EFA) geplant und umgesetzt.

Die Belange von Natur und Landschaft dürfen dem Vorhaben nicht entgegenstehen.

Das Förderprojekt ist in einem Rad- oder Fußverkehrskonzept der Kommune oder einem für die Beurteilung gleichwertigen Plan
beziehungsweise Fachkonzept als verkehrswichtig dargestellt.

Stand der Vorbereitung der Maßnahme, insbesondere hinsichtlich Grunderwerb, planungsrechtlichen und finanzielle Voraussetzungen.

Relevanz der Maßnahme für nachfolgende Kriterien: Übergeordnete Netzrelevanz, Verkehrssicherheit, Kosteneffizienz, Rad- oder
Fußverkehrsaufkommen/-potential.

Sofern die Fördermaßnahme Bestandteil des RadNETZ Baden-Württemberg ist, ist dies im Erläuterungsbericht mitzuteilen und zu
bestätigen, dass die Maßnahme gemäß den Qualitätsstandards des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur für das RadNETZ Baden-
Württemberg geplant und umgesetzt wird und die Musterlösungen des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur für das RadNETZ
berücksichtigt wurden.

Sofern es sich um eine Maßnahme der Fußverkehrsinfrastruktur handelt, sind Aussagen zur Berücksichtigung der Barrierefreiheit
erforderlich.

Übersichtskarte,

Lage- und Höhenplan,

Querschnitt (Regelausbildung im Maßstab 1 : 50),

Kostenschätzung (in Anlehnung an die HOAI, Lph. 2 – Vorplanung),

Übersicht zur beabsichtigten Finanzierung mit voraussichtlichem Baubeginn und Bauende, und

sonstige Pläne von förderrelevanter Bedeutung.

Die Bewilligungsstelle kann weitere Planunterlagen beziehungsweise Gutachten anfordern. Bei fachlicher Begründung durch die
Vorhabenträgerin bzw. den Vorhabenträger kann auf einzelne der Unterlagen verzichtet werden, soweit diese zur angemessenen Beurteilung
des Vorhabens nicht erforderlich sind.

4.1.8 Über die Anmeldung von Vorschlägen für das Programm entscheidet grundsätzlich die Bewilligungsstelle.

4.1.9 Nach der Aufstellung beziehungsweise Fortschreibung des Programms durch das Ministerium unterrichtet die Bewilligungsstelle die
Vorhabenträgerin bzw. den Vorhabenträger über die Aufnahme in das Programm, die voraussichtliche Höhe der Zuwendungen, den
vorgesehenen Beginn der Förderung sowie die Frist zur Einreichung des Antrags auf Förderung. Ein Rechtsanspruch auf Förderung wird
hierdurch nicht begründet. Wird ein Vorhaben nicht in das Programm aufgenommen, so unterrichtet die Bewilligungsstelle hiervon die
Vorhabenträgerin bzw. den Vorhabenträger unter Angabe der Gründe.

Geeignete Maßnahmen können im Rahmen der Programmfortschreibung vom Ministerium auf Vorschlag der Regierungspräsidien als
potentielle Nachrückmaßnahmen festgelegt werden. Sofern im laufenden Haushaltsjahr finanzieller Spielraum entsteht, können diese
nachträglich in das Programm aufgenommen und darüber die Vorhabenträgerin bzw. der Vorhabenträger wie oben dargestellt unterrichtet
werden. Die Vorhabenträgerin bzw. der Vorhabenträger werden bereits zum Zeitpunkt der Programmfortschreibung von der
Bewilligungsstelle über die Einordnung als Nachrückmaßnahme sowie die Tatsache unterrichtet, dass für das Vorhaben, sofern es im
laufenden Haushaltsjahr nicht als Nachrückmaßnahme in das Förderprogramm aufgenommen werden kann, eine erneute Anmeldung
beziehungsweise die aktive Bestätigung der bisherigen Anmeldung für die Programmfortschreibung im Folgejahr erfolgen muss, wenn es
weiterhin realisiert und vom Land gefördert werden soll.

4.1.10 Wesentliche Änderungen des Vorhabens, insbesondere bezüglich des Baubeginns, des Umfangs, der Bauzeiten, der Kosten, der
Finanzierung und der technischen Planung hat die Vorhabenträgerin bzw. der Vorhabenträger unverzüglich der Bewilligungsstelle zur

 



Berücksichtigung bei der nächsten Programmfortschreibung anzumelden.

4.1.11 Nach Unterrichtung der Vorhabenträgerin bzw. des Vorhabenträgers über die Programmaufnahme durch die Bewilligungsstelle muss
der Antrag auf Förderung innerhalb einer Frist von einem Jahr gestellt werden. Nach Ablauf dieser Frist wird das Vorhaben grundsätzlich aus
dem laufenden Förderprogramm genommen.

4.2 Antrag auf Förderung

4.2.1 Die Zuwendung wird nur auf schriftlichen Antrag auf Förderung gemäß Anlage 14 und nach vorheriger Aufnahme des Vorhabens in das
Programm gemäß § 5 LGVFG gewährt. Ergänzend ist die Antragstellung in elektronischer Form zulässig.

4.2.2 Ein Antrag auf Förderung kann erst gestellt werden, wenn das Vorhaben soweit vorbereitet ist, dass der Beginn der Bauarbeiten möglich
und eine rechtmäßige ungehinderte Durchführung in absehbarer Zeit gewährleistet ist. Die Finanzierung des Kostenanteils der
Antragstellerin bzw. des Antragstellers muss sichergestellt sein.

4.2.3 Der Antrag ist bei der Rechtsaufsichtsbehörde einzureichen. Die Rechtsaufsichtsbehörde leitet den Antrag zusammen mit ihrer
Stellungnahme und der gemeindewirtschaftsrechtlichen Beurteilung des Vorhabens an die Bewilligungsstelle weiter. Der Antrag ist in
dreifacher Fertigung vorzulegen.

4.2.4 Antragsunterlagen

Dem Antrag auf Förderung sind grundsätzlich beizufügen:

die in Nummer 3.2 VV-LHO zu § 44 aufgeführten Unterlagen,

eine Entwurfsplanung in Anlehnung an die HOAI, Lph. 3. Der Bauentwurf ist gemäß RE zu erstellen. Die Kostenberechnung ist nach
AKVS vorzunehmen,

landschaftspflegerischer Begleitplan inklusive Artenschutzbeitrag sowie ggf. erforderliche umweltfachliche Untersuchungen gemäß RE,

Nachweis über die Durchführung eines Sicherheitsaudits gemäß ESAS (nur bei Maßnahmen ab einer Zuwendungshöhe von 100 000 €
und nicht bei Fahrradabstellanlagen sowie bei Sitzmöblierungselementen und Sanitäranlagen des Fußverkehrs),

Angaben über die Vorbereitung des Vorhabens, insbesondere über den Stand des Grunderwerbs, der baurechtlichen Zulassung
(Bebauungsplan, Planfeststellung) sowie der Beteiligungsbereitschaft Dritter (Verwaltungsvereinbarungen).

Ist eine kommunale Behindertenbeauftragte oder ein kommunaler Behindertenbeauftragter bestellt, ist die Bestätigung beizufügen, dass sie
oder er bei der Vorhabenplanung beteiligt war.

Die Bewilligungsstelle kann, soweit dies notwendig ist, weitere Planunterlagen beziehungsweise Gutachten anfordern. Bei fachlicher
Begründung durch die Antragstellerin bzw. den Antragsteller kann auf einzelne der Unterlagen verzichtet werden, soweit diese zur
angemessenen Beurteilung des Vorhabens nicht erforderlich sind.

4.3 Prüfung des Antrags auf Förderung und Entscheidung

4.3.1 Über den Antrag auf Förderung entscheidet die Bewilligungsstelle.

4.3.2 Die fachtechnische Prüfung des Antrags auf Förderung erfolgt durch die Bewilligungsstelle. Das Ergebnis der Prüfung wird in einem
Vermerk gemäß Anlage 15 a und/oder 15 b festgelegt.

4.3.3 Die Bewilligungsstelle genehmigt und unterrichtet die Antragstellerin bzw. den Antragsteller über das Ergebnis der Antragsprüfung. Ein
Anspruch auf die Bewilligung der Zuwendung wird hierdurch nicht begründet.

4.3.4 Das genehmigte Vorhaben ist der Bewilligungsstelle spätestens nach sechs Monaten nach der Genehmigung (Nummer 4.3.3) zur
Bewilligung vorzulegen. Auf Antrag der Antragstellerin bzw. des Antragstellers kann die Frist einmalig um sechs Monate verlängert werden.
Nach Ablauf der Halbjahres- beziehungsweise Jahresfrist erlischt die Genehmigung. Über den Verbleib des Vorhabens im Förderprogramm
entscheidet die Bewilligungsstelle unter Berücksichtigung von Nummer 4.1.11.

4.4 Bewilligung der Zuwendung

4.4.1 Bewilligungsstelle für alle Vorhaben ist das Regierungspräsidium.

4.4.2 Voraussetzungen für eine Bewilligung sind:

Vorliegen des Baurechts,

abgeschlossener Grunderwerb (notarielle Beurkundung, Enteignungsbeschluss) einschließlich aktueller Wertermittlungsgutachten,

bei Flurbereinigungsverfahren ist die vorläufige Anordnung zur Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke nach § 36 FlurbG
nachzuweisen,

eine gesicherte Finanzierung.

4.4.3 Im Zuwendungsbescheid gemäß Anlage 16 sind

 



die zuwendungsfähigen Kosten,

die Finanzierungsart (Festbetragsfinanzierung) nach Nummer 2.1.3 VV-LHO zu § 44 LHO,

die voraussichtliche Zuwendung (Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen),

das Jahr und der späteste Zeitpunkt (Frist) des Baubeginns

und der Bewilligungszeitraum festzulegen.

4.4.4 Der Zuwendungsbescheid verliert seine Wirkung (auflösende Bedingung), wenn der Baubeginn nicht innerhalb eines Jahres nach
Bewilligung (Nummer 4.4) erfolgt. Die auflösende Bedingung ist in den Zuwendungsbescheid aufzunehmen, die erteilte Genehmigung nach
Nummer 4.3 erlischt. Über den Verbleib des Vorhabens im Förderprogramm entscheidet die Bewilligungsstelle unter Berücksichtigung von
Nummer 4.1.11. Das Ministerium kann im Fall eines Vergabenachprüfungsverfahrens oder eines Verfahrens nach § 18 VOB/B diese Frist
verlängern.

4.5 Nachbewilligung

Eine Nachbewilligung ist ausgeschlossen.

4.6 Auszahlung der Zuwendungen

Die Auszahlung der Zuwendungsraten (Abschlagszahlungen) erfolgt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel für die

Gestehungskosten erst ab dem Baubeginn und für die

Baukosten entsprechend dem Baufortschritt.

Die Abschlagszahlungen dürfen 80 v. H. der Zuwendungen nicht überschreiten. Der Zuwendungsempfänger bzw. die
Zuwendungsempfängerin hat hierzu einen Antrag auf Abschlagszahlung gemäß Anlage 17 in dreifacher Fertigung vorzulegen.

4.7 Nachweis der Verwendung

4.7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von einem Jahr nach Erfüllung des Zuwendungszwecks (Inbetriebnahme), spätestens
jedoch ein Jahr nach Ablauf des Bewilligungszeitraums nachzuweisen (Nummer 7.1 der ANBest-K). Die Beendigung des Vorhabens ist der
Bewilligungsstelle anzuzeigen. Anlässlich der Beendigung ist bei Maßnahmen ab einer Zuwendungshöhe von 100 000 € ein Sicherheitsaudit
gemäß ESAS durchzuführen; dies gilt nicht bei Fahrradabstellanlagen sowie bei Sitzmöblierungselementen und Sanitäranlagen. Das Audit ist
der Bewilligungsstelle vorzulegen. Sollten Beanstandungen vorliegen, ist hierzu in einem Abwägungsprozess Stellung zu nehmen. Sind
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen, sind diese spätestens innerhalb eines Jahres nach der Inbetriebnahme eines Vorhabens
zu beginnen. Auf Antrag des Zuwendungsempfängers bzw. der Zuwendungsempfängerin können die in Satz 6 genannten Fristen von der
Bewilligungsstelle um bis zu zwei Jahre verlängert werden.

4.7.2 Als Verwendungsnachweis genügt ein vereinfachter Nachweis (Nummer 7.2, 7.5 ANBest-K). Dabei hat der Zuwendungsempfänger bzw.
die Zuwendungsempfängerin zu bestätigen, dass die Maßnahme

antragsgemäß und entsprechend dem Zuwendungsbescheid,

unter Beachtung der VOB durchgeführt und

das Förderziel gemäß A. Nummer 1. erreicht wurde.

Dieser Bestätigung sind die mit der Bauausführung übereinstimmenden Pläne beizufügen, aus denen der Umfang der ausgeführten Arbeiten
hervorgeht.

4.7.3 Der vereinfachte Verwendungsnachweis ist der Bewilligungsstelle gemäß Anlage 18 in dreifacher schriftlicher Ausfertigung vorzulegen.
Ergänzend ist die Vorlage in elektronischer Form zulässig.

4.8 Prüfung der Verwendung

4.8.1 Der vereinfachte Verwendungsnachweis nach Nummer 4.7 wird von der Bewilligungsstelle geprüft. Sollte das Vorhaben nicht in vollem
Umfang ausgeführt sein, ist der Festbetrag entsprechend zu kürzen.

4.8.2 Der vereinfachte Verwendungsnachweis ist von der Bewilligungsstelle so rechtzeitig zu prüfen, dass die Rücknahme beziehungsweise
der Widerruf eines Zuwendungsbescheides nicht an der Jahresfrist der §§ 48, 49 LVwVfG scheitert. Der Zuwendungsempfänger bzw. die
Zuwendungsempfängerin ist über das Ergebnis der Prüfung zu unterrichten.

4.9 Zinsen

Die Erstattung und Verzinsung von überzahlten Fördervorhaben erfolgt nach § 49 a LVwVFG.

4.10 Änderung der Zweckbestimmung

Die Bewilligungsstelle kann eine Rückerstattung der gewährten Zuwendungen fordern, wenn innerhalb von zehn Jahren nach Fertigstellung
des Vorhabens Änderungen (zum Beispiel Rückbau, verkehrsrechtliche Einschränkungen, Unterlassen notwendiger

 



Unterhaltungsmaßnahmen bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen usw.) vorgenommen werden, die die Zweckbestimmung des Vorhabens
ändern oder aufheben, ohne dass dies zur Beseitigung einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unerlässlich ist.

4.11 Erfolgskontrolle

Spätestens mit der Vorlage des vereinfachten Verwendungsnachweises (Nummer 4.7) ist vom Zuwendungsempfänger bzw. von der
Zuwendungsempfängerin zu dokumentieren, ob der Zweck der Förderung erreicht wurde und das Vorhaben für die geplante Nutzung zur
Verfügung steht. Der Nachweis ist der Bewilligungsstelle unaufgefordert vorzulegen.

Wurde der Erfolg durch die Maßnahme nicht vollständig erreicht, sind die gewährten Zuwendungen anteilsmäßig zu kürzen.

4.12 Übergangsregelung

Vorhaben, für die bis zum 31. Dezember 2015 ein Zuwendungsbescheid erlassen wurde, werden analog der bisherigen VwV-EntflechtG
sowie der RL-Radinfrastruktur abgewickelt. Vorhaben, die vor dem 31. Dezember 2015 in das Förderprogramm kommunale Rad- und
Fußverkehrsinfrastruktur aufgenommen und für die noch kein Zuwendungsbescheid erlassen wurde, verbleiben im Förderprogramm bis
spätestens 31. Dezember 2017. Danach wird das Vorhaben aus dem Förderprogramm genommen. Bei der Festlegung der Höhe der
Zuwendung ist in diesen Fällen A. Nummer 5.2.2 letzter Satz nicht anzuwenden.

C. Inkrafttreten

Diese VwV tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Die VwV-LGVFG KStB vom 2. Mai 2014, GABl. S. 217 tritt mit Inkrafttreten dieser VwV außer Kraft.
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Richtlinie

Förderrichtlinie des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg „Betriebliches Mobilitätsmanagement in
Unternehmen”

Stand: 01.04.2020

VORBEMERKUNG

Der Klimaschutz ist ein wichtiges Ziel der Landesregierung. Da der Verkehr zu einem Drittel zu den
klimaschädlichen Treibhausgasen beiträgt, muss die Landesregierung darauf hinwirken, dass der Verkehr
verringert, auf klimafreundliche Verkehrsträger verlagert und mit klimafreundlicheren Antrieben abgewickelt
wird. Sie muss außerdem sicherstellen, dass die geltenden Grenzwerte für Feinstaub- und Stickstoffdioxid-
Immissionen eingehalten werden. Zur Verbesserung der Luftqualität in Städten und Gemeinden wurden
durch die Regierungspräsidien bislang für etwa 30 Städte und Gemeinden Luftreinhaltepläne erarbeitet, die
Maßnahmen für eine bessere Luft enthalten. Das zeigt das Ausmaß des Handlungsbedarfs beim
Immissionsschutz. Davon führen einige Luftreinhaltepläne Mobilitätsmanagement als Maßnahme auf.
Gleichwohl bieten erst wenige Unternehmen ihren Beschäftigten Angebote im Bereich des
Mobilitätsmanagements an.

Die Bundesregierung hat wiederholt Projekte gefördert, die Beratungen zum Mobilitätsmanagement
anbieten (effizient mobil, mobil.pro.fit, Gute-Wege-zur-guten-Arbeit, mobil gewinnt). Die Befristung der
Projekte und die Ausgestaltung als Wettbewerbe mit definiertem Bewerbungsschluss bedeutete jeweils, dass
das Beratungsangebot nicht kontinuierlich und verlässlich zur Verfügung stand oder nachgehalten wurde.
Zudem waren die zuletzt vom Bund bereitgestellten Mittel deutlich überzeichnet, d.h. der Bedarf an
Fördermitteln konnte bei weitem nicht gedeckt werden.

Das Potenzial für Mobilitätsmanagement ist in Baden-Württemberg erheblich. 5,5 Mio. Menschen pendeln
täglich zu und von ihrer Arbeits- oder Dienststelle. 64 Prozent von ihnen benutzen hierzu den PKW, obgleich
sie ganz überwiegend Distanzen zurücklegen, die auch mit ÖPNV, E-Bike, Pedelec, Rad oder zu Fuß zu
bewältigen sind.

Das Interesse an öffentlicher Unterstützung für Projekte des Mobilitätsmanagements ist in Baden-
Württemberg darüber hinaus größer als in anderen Ländern.

Dem klima- und immissionspolitischen Handlungsbedarf und dem großen Potenzial von
Mobilitätsmanagement in Baden-Württemberg soll durch das Förderprogramm B²MM „Betriebliches und
Behördliches Mobilitätsmanagement” Rechnung getragen werden. Das Förderprogramm richtet sich
einerseits an Unternehmen sowie andererseits an Behörden und Zusammenschlüsse ohne Erwerbscharakter
in Baden-Württemberg. Für beide Gruppen gelten zwei unterschiedliche Förderrichtlinien. Die vorliegende
Richtlinie „Betriebliches Mobilitätsmanagement in Unternehmen” richtet sich an Unternehmen.

1. Zuwendungsziel, Rechtsgrundlagen

Kurzzusammenfassung Zusatzinfos Rechtsgrundlage

 



Ziel des Förderprogramms ist es, die verkehrsbedingten Belastungen durch CO2-, Feinstaub- und
Stickstoffdioxidemissionen in Baden-Württemberg zu reduzieren. Durch die Verlagerung des Verkehrs auf
umweltfreundlichere Verkehrsmittel werden gesundheitsschädliche Emissionen verringert. Die Einführung
von Maßnahmen des betrieblichen Mobilitätsmanagements kann dazu beitragen, das Mobilitätsverhalten von
Unternehmen sowie deren Beschäftigten nachhaltig zu verändern und mittelfristig zum Klimaschutz und zu
einer Verbesserung der Luftqualität beitragen.

Zuwendungen nach dieser Richtlinie werden auf Grundlagen von

Artikel 18 (als Beihilfen für kleine und mittlere Unternehmen),

Artikel 29 (als Beihilfen für Forschung und Entwicklung und Innovation),

Artikel 36 (als Umweltschutzbeihilfen) und

Artikel 49 (als Beihilfen für Umweltstudien)

der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (EU) Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014 EU-ABl. L 187/1 vom
26. Juni 2014) in der Fassung der Verordnung (EU) 2017/1084 vom 14. Juni 2017 (EU-Abl. L 156/1 vom 20. Juni
2017) gewährt.

Die Zuwendungen werden ohne Rechtspflicht im Rahmen der verfügbaren Ausgabe- und
Verpflichtungsermächtigungen bewilligt. Die Entscheidung über eine Zuwendung trifft das
Verkehrsministerium nach pflichtgemäßem Ermessen. Zuwendungen werden nach Maßgabe der
haushaltsrechtlichen Vorschriften (insb. §§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung) sowie der dazugehörigen
Verwaltungsvorschrift (Allgemeine Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen zur
Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) vom 20. Dezember 2018 (GABl. S. 765 ff.) und den Regelungen des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes gewährt.

2. Zweck der Zuwendung

Zweck der Zuwendung ist die Reduzierung von klima- und gesundheitsschädlichen Emissionen durch die
Förderung von Maßnahmen des Mobilitätsmanagements in Unternehmen in Baden-Württemberg. Dies
umfasst Analysen, Konzepte und Maßnahmen zur Vermeidung, Verlagerung und Effizienzsteigerung des mit
fossilen Kraftstoffen betriebenen Personen- und Straßengüterverkehrs von und zu Betriebsstandorten.

Die Maßnahmenkataloge können z.B. beinhalten: Einführung von Telearbeit, Video- und Teleconferencing,
Job-Tickets oder Mitfahrangeboten, Maßnahmen zur Radverkehrsförderung, die Einführung eines
nachhaltigen Fuhrparkmanagements oder einer Parkraumbewirtschaftung, die Umwidmung von PKW-
Parkplätzen sowie Änderungen des Geschäfts- oder Dienstreisemanagements.

3. Zuwendungsempfänger

Der Kreis der Zuwendungsempfänger im Rahmen dieser Richtlinie beschränkt sich auf Unternehmen und
Betriebe mit Standorten in Baden-Württemberg.

 



Von der Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen bzw. Sektoren in den Fällen des Art. 1 Nr. 2 bis Nr. 5
AGVO. Insbesondere darf einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines
früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer
Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, keine Förderung nach dieser Richtlinie
gewährt werden.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

Auf die geltenden zuwendungsrechtlichen Bewilligungsvoraussetzungen der Verwaltungsvorschrift zu § 44
LHO Nr. 1 wird verwiesen. Diese finden vollumfänglich Geltung. Sie umfassen u.a.:

Die Gesamtfinanzierung und die Funktionsfähigkeit des Vorhabens und der Einrichtung müssen
gesichert sein. Die Folgekosten müssen auf Dauer tragbar erscheinen. Eine Anfinanzierung von Vorhaben
ist unzulässig.

Zuwendungen werden nur für Vorhaben bewilligt, die vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids noch
nicht begonnen worden sind (VV Nr. 1.2 zu § 44 LHO, Artikel 6 AGVO). Ein Vorhaben ist begonnen,
sobald dafür entsprechende Lieferungs- oder Leistungsverträge abgeschlossen sind.

Der Beihilfeempfänger muss vor Beginn der Arbeiten für das Vorhaben den schriftlichen Förderantrag
gestellt haben. Dieser muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:

Name und Größe des Unternehmens,

Beschreibung des Vorhabens mit Angabe des Beginns und des Abschlusses,

Standort des Vorhabens,

Kosten des Vorhabens,

Art der Beihilfe und Höhe der für das Vorhaben benötigten öffentlichen Finanzierung.

Ist eine Entscheidung über die Bewilligung noch nicht möglich, kann die Bewilligungsstelle vor Beginn
des Vorhabens im Einzelfall Ausnahmen im Rahmen ihrer haushaltsrechtlichen Ermächtigung zulassen,
wenn das Vorhaben aus sachlichen oder wirtschaftlichen Gründen keinen Aufschub duldet. Dabei ist in
einem begünstigenden Teil-, Vor- oder Zwischenbescheid festzustellen, dass der Beginn für eine etwaige
spätere Bewilligung einer Zuwendung unschädlich ist, der Beginn auf eigenes Risiko erfolgt und bei
Baumaßnahmen auch eine Baufreigabe keinen Rechtsanspruch auf die Zuwendung begründet.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

Bei der Zuwendung handelt es sich um eine Projektförderung, die als Zuschuss gewährt wird.

Der Zuschuss wird im Wege der Anteilsfinanzierung gewährt. Als Bemessungsgrundlage gilt der
Finanzierungsplan des Antrags. Sollten sich die zuwendungsfähigen Kosten nachträglich erhöhen, kann
der Zuschuss in begründeten Fällen und auf Antrag des Zuwendungsempfängers angepasst werden.

 



Förderung von Konzept und Umsetzung – Zweistufiges Verfahren

Im Rahmen der Förderrichtlinie hat der Antragssteller ein Gesamtkonzept für ein Mobilitätsmanagement-
Projekt vorzulegen. Die Förderrichtlinie sieht zwei Stufen vor: Investitionen nach Buchstabe e) sind nur
förderfähig, wenn sie auf einer Analyse und/oder einem Konzept beruhen, das die Handlungsbedarfe und
Ziele definiert und Potenziale für die jeweiligen Maßnahmen ableitet. Diese Analysen und Konzepte können
durch die Fördertatbestände nach Buchstabe a)-d) gefördert werden. Des Weiteren sind Investitionen nach
Buchstabe e) nur förderfähig, wenn sie nicht aus anderen Förderprogrammen von Bund, Land, Kommunen
oder Kommunalverbänden förderfähig sind.

Nach dieser Förderrichtlinie gewährte Förderungen können kumuliert werden mit anderen staatlichen
Beihilfen, sofern diese Maßnahmen unterschiedliche bestimmbare beihilfefähige Kosten betreffen, sowie mit
anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, sich teilweise oder vollständig überschneidenden beihilfefähigen
Kosten, jedoch nur, wenn durch diese Kumulierung die höchste nach der AGVO für diese Beihilfen geltende
Beihilfeintensität beziehungsweise der höchste nach der AGVO für diese Beihilfen geltende Beihilfebetrag
nicht überschritten wird (Artikel 8 AGVO).

Es gelten die folgenden Fördertatbestände und Fördersätze:

a. Personalkosten für Prozess- und Organisationsinnovationen des Betriebs (gem. Artikel 29 AGVO), die
dem Mobilitätsmanagement dienen und ihm unmittelbar zuzurechnen sind:

• Kleine und mittlere Unternehmen mit 50%

der als förderfähig anerkannten Kosten.

b. Sachkosten, Gemeinkosten und Betriebskosten für Prozess- und Organisationsinnovationen (gem.
Artikel 29 AGVO), die dem Mobilitätsmanagement dienen und ihm unmittelbar zuzurechnen sind:

• Kleine und mittlere Unternehmen mit 50%

der als förderfähig anerkannten Kosten.

c. Personal- und Sachkosten für Beratungsleistungen externer Beraterinnen und Berater (gem. Artikel 18
AGVO), die dem Mobilitätsmanagement dienen und ihm unmittelbar zuzurechnen sind:

• Kleine und mittlere Unternehmen mit 50%

der als förderfähig anerkannten Kosten.

d. Studien, Expertisen und Gutachten (gem. Artikel 49 AGVO) zum Mobilitätsmanagement in dem
Betrieb:

• Großunternehmen mit 25%

 



• Kleine und mittlere Unternehmen mit 50%

• Kleinunternehmen mit 60%

der als förderfähig anerkannten Kosten.

e. Investitionen in Einrichtungen, Anlagen, Gebäude oder Fahrzeuge (gem. Artikel 36 AGVO), die
unmittelbar dem Mobilitätsmanagement dienen und ihm unmittelbar zuzurechnen sind und die über das
von der Europäischen Union vorgegebene Umweltschutzniveau hinausgehen:

• Großunternehmen mit 25%

• Kleine und mittlere Unternehmen mit 50%

• Kleinunternehmen mit 60%

der als förderfähig anerkannten Kosten.

Die Einteilung in Großunternehmen, kleine- und mittlere Unternehmen und Kleinunternehmen richtet sich
nach der Empfehlung der EU-Kommission 2003/361/EG vom 6. Mai 2013. Danach haben Großunternehmen
mehr als 250 Beschäftigte und einen Jahresumsatz von mehr als 50 Mio. EUR. Kleine und Mittlere
Unternehmen (KMU) haben weniger als 250 Beschäftigte und einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio.
EUR. Kleine Unternehmen haben weniger als 50 Beschäftigte und einen Jahresumsatz von höchstens 10 Mio.
EUR.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Förderausschluss:

Nicht förderfähig sind Unternehmen, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden oder gegen die ein
Verfahren auf Rückforderung öffentlicher Mittel eingeleitet wurde.

Nicht förderfähig ist die Beschaffung von Straßenfahrzeugen, wenn deren Beschaffung bereits durch andere
Maßnahmen von Bund und Land gefördert werden kann.

Nicht förderfähig ist außerdem der Erwerb von Fahrzeugen für den Straßengüterverkehr durch Unternehmen
des Straßengüterverkehrsgewerbes (1).

Ein Vorhaben, dessen förderfähige Gesamtkosten 1 Mio. Euro überschreiten, kann nicht gefördert werden.

Die Förderung muss hingegen mindestens 5.000 Euro betragen (Bagatellgrenze).

Ist der Antragsteller zum Vorsteuerabzug berechtigt, so werden nur die jeweiligen Nettokosten gefördert.

7. Verfahren

 



Die Förderung erfolgt auf Antrag, nach Prüfung und in Ausübung des Ermessens durch den
Zuwendungsgeber im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Der Zuwendungsgeber bietet vor
Antragstellung eine Antragsberatung auf Grundlage eines Entwurfs des Antragstellers an. Ein Rechtsanspruch
auf die Förderung besteht nicht.

Antragsverfahren

a. Der Förderantrag wird von Geschäftsleitung und Betriebsrat gemeinsam unterzeichnet, wenn ein
Betriebsrat gebildet ist oder dem Antrag wird eine gemeinsame Absichtserklärung beigefügt, in der sie
sich gegenüber dem Zuwendungsgeber auf definierte Ziele und ein beschriebenes Verfahren bzw. eine
Vorgehensweise verpflichten.

b. Der Förderantrag benennt die Person im Unternehmen, welcher die verantwortliche Leitung des
Projekts übertragen wird und deren Abwesenheitsvertretung. Erfolgt eine Förderung von Personalkosten
gem. Nr. 5 a) des Förderprogramms muss mit dem Förderantrag bestätigt werden, dass diese Person
mindestens 50% ihrer Arbeitszeit für das Projekt einsetzt.

c. Der Förderantrag benennt und beschreibt die Ausgangslage und Motive des Projekts, dessen Ziele und
beschreibt den Soll-Zustand, der mit dem Projekt mit welchem Zeitplan angestrebt wird. Der Antrag
benennt Teilziele (Abbruchkriterien), bei deren Verfehlen der Erfolg des Projekts nicht mehr
gewährleistet werden kann.

d. Der Förderantrag enthält einen Finanzierungsplan, der die Kosten des Projekts nach Art und Höhe
ausweist und die Finanzierung nach Eigenmitteln und ggf. Drittmitteln und Einnahmen darstellt.

e. Für die Berechnung der Beihilfeintensität und der beihilfefähigen Kosten werden die Beträge vor
Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben herangezogen. Die beihilfefähigen Kosten sind durch
schriftliche Unterlagen zu belegen, die klar, spezifisch und aktuell sein müssen.

f. Investitionszuschüsse nach Buchstabe e) (s.o. unter Fördertatbestände und Förderintensitäten) werden
nur nach erfolgreichem Abschluss der Maßnahmen des Projekts nach Buchstaben a) bis d) gewährt.

Bewilligungsverfahren

Die Zuwendung erfolgt nach Prüfung und in Ausübung des Ermessens durch den Zuwendungsgeber. Die
Fördermittel werden durch schriftlichen Zuwendungsbescheid zugesagt, der Auflagen und
Nebenbestimmungen enthält. Hierzu wird regelmäßig gehören, dass der Zuwendungsnehmer in geeigneter
Weise öffentlich darauf hinzuweisen hat, dass sein Vorhaben vom Zuwendungsgeber gefördert wurde und
dass der Zuwendungsgeber seinerseits öffentlich auf die Förderung aufmerksam macht.

Es wird darüber hinaus darauf hingewiesen, dass gem. Artikel 9 AGVO Informationen über jede Einzelbeihilfe
von über 500.000 Euro auf einer ausführlichen Beihilfe-Website veröffentlicht werden.

Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Zuwendungen werden erst nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheids ausgezahlt. Die Auszahlung
erfolgt in der Regel nach Abschluss des Projekts und Vorlage des Schlussverwendungsnachweises. Eine

 



Teilzahlung kann in Ausnahmefällen vorgenommen werden, wenn der Fördermittelempfänger nachweist,
dass er diese voraussichtlich innerhalb von drei Monaten für zuwendungsfähige Ausgaben benötigt.

Verwendungsnachweisverfahren

Der Zuwendungsempfänger hat den Verwendungsnachweis entsprechend den Nebenbestimmungen
vorzulegen.

8. Inkrafttreten

Die Richtlinie tritt am 01. April 2020 in Kraft und hat eine Geltungsdauer bis zum 31.12.2021. Anträge können
bis zum 19. November 2021 eingereicht werden.

[…]

Anlage

Förderrichtlinie des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg „Behördliches Mobilitätsmanagement in
Behörden”

Stand: 01.04.2020

VORBEMERKUNG

Der Klimaschutz ist ein wichtiges Ziel der Landesregierung. Da der Verkehr zu einem Drittel zu den
klimaschädlichen Treibhausgasen beiträgt, muss die Landesregierung darauf hinwirken, dass der Verkehr
verringert, auf klimafreundliche Verkehrsträger verlagert und mit klimafreundlicheren Antrieben abgewickelt
wird. Sie muss außerdem sicherstellen, dass die geltenden Grenzwerte für Feinstaub- und Stickstoffdioxid-
Immissionen eingehalten werden. Zur Verbesserung der Luftqualität in Städten und Gemeinden wurden
durch die Regierungspräsidien bislang für etwa 30 Städte und Gemeinden Luftreinhaltepläne erarbeitet, die
Maßnahmen für eine bessere Luft enthalten. Das zeigt das Ausmaß des Handlungsbedarfs beim
Immissionsschutz. Davon führen einige Luftreinhaltepläne Mobilitätsmanagement als Maßnahme auf.
Gleichwohl bieten erst wenige Kommunen und Kommunalverbände Beratungen zum
Mobilitätsmanagement an, führen es in der Verwaltung selbst durch oder bieten finanzielle Anreize für
einzelne Maßnahmen des Mobilitätsmanagements.

Die Bundesregierung hat wiederholt Projekte gefördert, die Beratungen zum Mobilitätsmanagement
anbieten (effizient mobil, mobil.pro.fit, Gute-Wege-zur-guten-Arbeit, mobil gewinnt). Die Befristung der
Projekte und die Ausgestaltung als Wettbewerbe mit definiertem Bewerbungsschluss bedeutete jeweils, dass
das Beratungsangebot nicht kontinuierlich und verlässlich zur Verfügung stand oder nachgehalten wurde.
Zudem waren die zuletzt vom Bund bereitgestellten Mittel deutlich überzeichnet, d.h. der Bedarf an
Fördermitteln konnte bei weitem nicht gedeckt werden.

Das Potenzial für Mobilitätsmanagement ist in Baden-Württemberg erheblich. 5,5 Mio. Menschen pendeln
täglich zu und von ihrer Arbeits- oder Dienststelle. 64 Prozent von ihnen benutzen hierzu den PKW, obgleich
sie ganz überwiegend Distanzen zurücklegen, die auch mit ÖPNV, E-Bike, Pedelec, Rad oder zu Fuß zu
bewältigen sind. Das Interesse an öffentlicher Unterstützung für Projekte des Mobilitätsmanagements ist in

 



Baden-Württemberg darüber hinaus größer als in anderen Ländern.

Dem klima- und immissionspolitischen Handlungsbedarf und dem großen Potenzial von
Mobilitätsmanagement in Baden-Württemberg soll durch das Förderprogramm B²MM „Betriebliches und
Behördliches Mobilitätsmanagement” Rechnung getragen werden. Das Förderprogramm richtet sich
einerseits an Unternehmen sowie andererseits an Behörden und Zusammenschlüsse ohne Erwerbscharakter
in Baden-Württemberg. Für beide Gruppen gelten zwei unterschiedliche Förderrichtlinien. Die vorliegende
Richtlinie „Behördliches Mobilitätsmanagement in Behörden” richtet sich an Behörden und
Zusammenschlüsse ohne Erwerbscharakter.

1. Zuwendungsziel, Rechtsgrundlagen

Ziel des Förderprogramms ist es, die verkehrsbedingten Belastungen durch CO2-, Feinstaub- und
Stickstoffdioxid-Emissionen in Baden-Württemberg zu reduzieren. Durch die Verlagerung des Verkehrs auf
umweltfreundlichere Verkehrsmittel werden klima- und gesundheitsschädliche Emissionen verringert. Die
Einführung von Maßnahmen des behördlichen Mobilitätsmanagements kann dazu beitragen, das
Mobilitätsverhalten von Behörden sowie deren Beschäftigten nachhaltig zu verändern und mittelfristig zum
Klimaschutz und zu einer Verbesserung der Luftqualität beitragen.

Die Zuwendungen werden ohne Rechtspflicht im Rahmen der verfügbaren Ausgabe- und
Verpflichtungsermächtigungen bewilligt. Die Entscheidung über eine Zuwendung trifft das
Verkehrsministerium nach pflichtgemäßem Ermessen. Zuwendungen werden nach Maßgabe der
haushaltsrechtlichen Vorschriften (insb. §§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung) sowie der dazugehörigen
Verwaltungsvorschrift (Allgemeine Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen zur
Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) vom 20. Dezember 2018; GABl. S. 765 ff) und den Regelungen des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes gewährt.

2. Zweck der Zuwendung

Zweck der Zuwendung ist die Reduzierung von klima- und gesundheitsschädlichen Emissionen durch die
Förderung von Maßnahmen des Mobilitätsmanagements in Behörden Baden-Württembergs. Dies umfasst
Analysen, Konzepte und Maßnahmen zur Vermeidung, Verlagerung und Effizienzsteigerung des mit fossilen
Kraftstoffen betriebenen Personen- und Straßengüterverkehrs von und zu Behördenstandorten.

Die Maßnahmenkataloge können z.B. beinhalten: Einführung von Telearbeit, Video- und Teleconferencing,
Job-Tickets oder Mitfahrangeboten, Maßnahmen zur Radverkehrsförderung, die Einführung eines
nachhaltigen Fuhrparkmanagements oder einer

Parkraumbewirtschaftung, die Umwidmung von PKW-Parkplätzen sowie Änderungen des Geschäfts- oder
Dienstreisemanagements.

3. Zuwendungsempfänger

Der Kreis der Zuwendungsempfänger im Rahmen dieser Richtlinie beschränkt sich auf Behörden und
Zusammenschlüsse ohne Erwerbscharakter in Baden-Württemberg. Zuwendungen können gewährt werden
an:

 



Landesbehörden und Landesbeteiligungen im vollständigem Landesbesitz – soweit sie nicht
wirtschaftlich tätig sind.

Kommunale Behörden – soweit sie nicht wirtschaftlich tätig sind.

Verbände, Vereinigungen und Körperschaften ohne Erwerbscharakter – soweit sie nicht wirtschaftlich
tätig sind.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

Auf die geltenden zuwendungsrechtlichen Bewilligungsvoraussetzungen der Verwaltungsvorschrift zu § 44
LHO Nr. 1 wird verwiesen. Diese finden vollumfänglich Geltung. Sie umfassen u.a.:

Die Gesamtfinanzierung und die Funktionsfähigkeit des Vorhabens und der Einrichtung müssen
gesichert sein. Die Folgekosten müssen auf Dauer tragbar erscheinen. Eine Anfinanzierung von Vorhaben
ist unzulässig.

Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht
begonnen worden sind. Ein Vorhaben ist begonnen, sobald dafür entsprechende Lieferungs- oder
Leistungsverträge abgeschlossen sind.

Ist eine Entscheidung über die Bewilligung noch nicht möglich, kann die Bewilligungsstelle vor Beginn
des Vorhabens im Einzelfall Ausnahmen im Rahmen ihrer haushaltsrechtlichen Ermächtigung zulassen,
wenn das Vorhaben aus sachlichen oder wirtschaftlichen Gründen keinen Aufschub duldet. Dabei ist in
einem begünstigenden Teil-, Vor- oder Zwischenbescheid festzustellen, dass der Beginn für eine etwaige
spätere Bewilligung einer Zuwendung unschädlich ist, der Beginn auf eigenes Risiko erfolgt und bei
Baumaßnahmen auch eine Baufreigabe keinen Rechtsanspruch auf die Zuwendung begründet.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

Bei der Zuwendung handelt es sich um eine Projektförderung, die als Zuschuss gewährt wird.

Der Zuschuss wird grundsätzlich im Wege der Anteilsfinanzierung gewährt. Ausgenommen sind hiervon
Zuwendungen an Kommunen, die im Wege der Festbetragsfinanzierung gefördert werden. Als
Bemessungsgrundlage gilt der Finanzierungsplan des Antrags. Sollten sich die zuwendungsfähigen
Kosten nachträglich erhöhen, kann der Zuschuss in begründeten Fällen und auf Antrag des
Zuwendungsempfängers angepasst werden.

Förderung von Konzept und Umsetzung – Zweistufiges Verfahren

Im Rahmen der Förderrichtlinie hat der Antragssteller ein Gesamtkonzept für ein Mobilitätsmanagement-
Projekt vorzulegen. Die Förderrichtlinie sieht zwei Stufen vor: Investitionen nach Buchstabe e) sind nur
förderfähig, wenn sie auf einer Analyse und/oder einem Konzept beruhen, das die Handlungsbedarfe und
Ziele definiert und Potenziale für die jeweiligen Maßnahmen ableitet. Diese Analysen und Konzepte können
durch die Fördertatbestände nach Buchstabe a) – d) gefördert werden. Des Weiteren sind Investitionen nach

 



Buchstabe e) nur förderfähig, wenn sie nicht aus anderen Förderprogrammen von Bund, Land, Kommunen
oder Kommunalverbänden förderfähig sind.

Es gelten die folgenden Fördertatbestände und Fördersätze:

a. Personalkosten für Prozess- und Organisationsinnovationen, die dem Mobilitätsmanagement dienen
und ihm unmittelbar zuzurechnen sind:

• Landesbehörden und Landesbeteiligungen im vollständigen Landesbesitz mit 70%

• Kommunale Behörden mit 50%

• Verbände, Vereinigungen und Körperschaften ohne Erwerbscharakter mit 50%

der als förderfähig anerkannten Kosten.

b. Sachkosten, Gemeinkosten und Betriebskosten für Prozess- und Organisationsinnovationen, die dem
Mobilitätsmanagement dienen und ihm unmittelbar zuzurechnen sind:

• Landesbehörden und Landesbeteiligungen im vollständigen Landesbesitz mit 70%

• Kommunale Behörden mit 50%

• Verbände, Vereinigungen und Körperschaften ohne Erwerbscharakter mit 50%

der als förderfähig anerkannten Kosten.

c. Personal- und Sachkosten für Beratungsleistungen externer Beraterinnen und Berater, die dem
Mobilitätsmanagement dienen und ihm unmittelbar zuzurechnen sind:

• Landesbehörden und Landesbeteiligungen im vollständigen Landesbesitz mit 70%

• Kommunale Behörden 50%

• Verbände, Vereinigungen und Körperschaften ohne Erwerbscharakter mit 50%

der als förderfähig anerkannten Kosten.

d. Studien, Expertisen und Gutachten zum Mobilitätsmanagement in der Behörde:

• Landesbehörden und Landesbeteiligungen im vollständigen Landesbesitz mit 80%

• Kommunale Behörden mit 70%

• Verbände, Vereinigungen und Körperschaften ohne Erwerbscharakter mit 70%

 



der als förderfähig anerkannten Kosten.

e. Investitionen in Einrichtungen, Anlagen, Gebäude oder Fahrzeuge, die unmittelbar dem
Mobilitätsmanagement dienen und ihm unmittelbar zuzurechnen sind und die über das von der
Europäischen Union vorgegebene Umweltschutzniveau hinausgehen:

• Landesbehörden und Landesbeteiligungen im vollständigen Landesbesitz mit 70%

• Kommunale Behörden mit 50%

• Verbände, Vereinigungen und Körperschaften ohne Erwerbscharakter mit 50%

der als förderfähig anerkannten Kosten.

Das Land setzt sich zum Ziel, bis zum Jahr 2040 die Landesverwaltung weitgehend klimaneutral zu
organisieren. Nach § 7 Abs. 2 des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg (KSG-BW) soll die
Landesverwaltung bis zum Jahr 2040 weitgehend klimaneutral organisiert sein. Diese Vorbildfunktion
begründet den erhöhten Fördersatz.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Förderausschluss:

Nicht förderfähig ist die Beschaffung von Straßenfahrzeugen, wenn deren Beschaffung bereits durch andere
Maßnahmen von Bund und Land gefördert werden kann.

Ein Vorhaben, dessen förderfähige Gesamtkosten 1 Mio. Euro überschreiten, kann nicht gefördert werden.

Die Förderung muss mindestens 5.000 Euro betragen (Bagatellgrenze).

Ist der Antragsteller zum Vorsteuerabzug berechtigt, so werden nur die jeweiligen Nettokosten gefördert.

7. Verfahren

Die Förderung erfolgt auf Antrag, nach Prüfung und in Ausübung des Ermessens durch den
Zuwendungsgeber im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Der Zuwendungsgeber bietet vor
Antragstellung eine Antragsberatung auf Grundlage eines Entwurfs des Antragstellers an. Ein Rechtsanspruch
auf die Förderung besteht nicht.

Antragsverfahren

a. Der Förderantrag wird von Behördenleitung und Personalrat gemeinsam unterzeichnet oder dem
Antrag wird eine gemeinsame Absichtserklärung beigefügt, in der sie sich gegenüber dem
Zuwendungsgeber auf definierte Ziele und ein beschriebenes Verfahren bzw. eine Vorgehensweise
verpflichten.

 



b. Der Förderantrag benennt die Person in der Behörde, welcher die verantwortliche Leitung des Projekts
übertragen wird und deren Abwesenheitsvertretung. Erfolgt eine Förderung von Personalkosten gem. Nr.
5 a) des Förderprogramms muss mit dem Förderantrag bestätigt werden, dass diese Person in mindestens
70% ihrer Arbeitszeit für das Projekt einsetzt.

c. Der Förderantrag benennt und beschreibt die Ausgangslage und Motive des Projekts, dessen Ziele und
beschreibt den Soll-Zustand, der mit dem Projekt mit welchem Zeitplan angestrebt wird. Der Antrag
benennt Teilziele (Abbruchkriterien), bei deren Verfehlen der Erfolg des Projekts nicht mehr
gewährleistet werden kann.

d. Der Förderantrag enthält einen Finanzierungsplan, der die Kosten des Projekts nach Art und Höhe
ausweist und die Finanzierung nach Eigenmitteln und ggf. Drittmitteln und Einnahmen darstellt.

e. Bei Landesdienststellen ist der Förderantrag auf dem Dienstweg über die jeweils zuständige oberste
Landesbehörde beim Verkehrsministerium einzureichen.

f. Investitionszuschüsse nach Buchstabe e) (s.o. unter Fördertatbestände und Förderintensitäten) werden
nur nach erfolgreichem Abschluss der Maßnahmen des Projekts nach Buchstaben a) bis d) gewährt.

Bewilligungsverfahren

Die Zuwendung erfolgt nach Prüfung und in Ausübung des Ermessens durch den Zuwendungsgeber. Die
Fördermittel werden durch schriftlichen Zuwendungsbescheid zugesagt, der Auflagen und
Nebenbestimmungen enthält. Hierzu wird regelmäßig gehören, dass der Zuwendungsnehmer in geeigneter
Weise öffentlich darauf hinzuweisen hat, dass sein Vorhaben vom Zuwendungsgeber gefördert wurde und
dass der Zuwendungsgeber seinerseits öffentlich auf die Förderung aufmerksam macht.

Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

Die Zuwendungen werden erst nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheids ausgezahlt. Die Auszahlung
erfolgt in der Regel nach Abschluss des Projekts und Vorlage des Schlussverwendungsnachweises. Eine
Teilzahlung kann in Ausnahmefällen vorgenommen werden, wenn der Fördermittelempfänger nachweist,
dass er diese voraussichtlich innerhalb von drei Monaten für zuwendungsfähige Ausgaben benötigt.

Verwendungsnachweisverfahren

Der Zuwendungsempfänger hat den Verwendungsnachweis entsprechend den Nebenbestimmungen
vorzulegen

8. Inkrafttreten und Gültigkeit

Die Richtlinie tritt am 01. April 2020 in Kraft und hat eine Geltungsdauer bis zum 31. Dezember 2021. Anträge
können bis zum 19. November 2021 eingereicht werden.

[…]

 



 

(1) Dieser Förderausschluss beruht auf Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 vom 18.
Dezember 2013 (ABl. L 352), der sog. De-minimis-Verordnung.
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FÖRDERPROGRAMM

Klimaschutzinitiative – Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld
(Kommunalrichtlinie)
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Förderart: Zuschuss

Förderbereich: Energieefzienz & Erneuerbare Energien, Infrastruktur, Corona-Hilfe, Smart
Cities & Regionen

Fördergebiet: bundesweit

Förderberechtigte: Verband/Vereinigung, Öffentliche Einrichtung, Kommune, Hochschule,
Bildungseinrichtung, Unternehmen

Fördergeber:

Ansprechpunkt:

Geschäftsbereich Kommunaler Klimaschutz (KKS)

Zimmerstraße 26-27

10969 Berlin

Tel: 030 20199577

Fax: 030 201993107

Weiterführende Links:

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)
(https://www.foerderdatenbank.de/ FDB/Content/DE/Foerdergeber/B/bmu-
bundesministerium_fuer_umwelt_naturschutz_bau_und_reaktorsicherheit.html )

Projektträger Jülich (PtJ) (https://www.foerderdatenbank.de/ FDB/Content
/DE/Kontakt/_Uebergeordnet/P/ptj.html )

ptj-ksi@fz-juelich.de

Projektträger Jülich (PtJ) (https://www.foerderdatenbank.de/https:
//www.ptj.de/)

Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld – Kommunalrichtlinie
(https://www.foerderdatenbank.de/https://www.ptj.de/projektfoerderung
/nationale-klimaschutzinitiative/kommunalrichtlinie)
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Richtlinie

Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie“

Vom 22. Juli 2020

1 Förderziel und Zuwendungszweck

Die Bundesregierung hat mit dem Klimaschutzplan 2050 ihre anspruchsvollen nationalen Klimaschutzziele
bestätigt und weiter präzisiert. Deutschlands Langfristziel ist es, bis zum Jahr 2050 weitgehend
treibhausgasneutral zu werden. Das im Oktober 2019 von der Bundesregierung beschlossene
Klimaschutzprogramm 2030 setzt den Klimaschutzplan mit konkreten Maßnahmen um.

Damit setzt die Bundesregierung das Ziel des Übereinkommens von Paris um, den Anstieg der
durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2° C über dem vorindustriellen Niveau zu halten und
Anstrengungen zu unternehmen, den Temperaturanstieg auf 1,5° C über dem vorindustriellen Niveau zu
begrenzen. Mittelfristiges Ziel ist das Senken der Treibhausgasemissionen in Deutschland bis zum Jahr 2030
um mindestens 55% gegenüber dem Niveau von 1990. Der Klimaschutzplan wird von einem
Maßnahmenprogramm unterlegt, das auch die Stärkung des kommunalen Klimaschutzes umfasst.

In Kommunen und im kommunalen Umfeld liegen große Potenziale zur Minderung von Treibhausgasen. Mit
der vorliegenden Richtlinie wird die Förderung des kommunalen Klimaschutzes, der bereits seit dem Jahr
2008 im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit (BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) ) gefördert
wird, fortgesetzt.

Es sind nur solche Maßnahmen förderfähig, die hinsichtlich ihrer Klimaschutzwirkung zum Zeitpunkt der
Antragstellung über die bestehenden oder für den Bewilligungszeitraum zu erwartenden gesetzlichen oder
untergesetzlichen Anforderungen oder bestehende satzungsmäßige Anforderungen hinausgehen.

Ziel der Richtlinie ist es, die Anreize zur kostengünstigen Erschließung von Minderungspotenzialen im

Kurzzusammenfassung Zusatzinfos  Rechtsgrundlage
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kommunalen Umfeld zu verstärken, die Minderung von Treibhausgasemissionen zu beschleunigen und
messbare Treibhausgaseinsparungen zu realisieren. Mit den durch diese Richtlinie geförderten investiven
Vorhaben werden über die Wirkdauer der Maßnahmen jährliche zusätzliche Einsparungen in Höhe von
mindestens 400.000 Tonnen CO2 (Kohlenstoffdioxid) -Äquivalent (brutto) angestrebt. Ziel ist zudem, den
Fördermitteleinsatz pro vermiedener Tonne CO2 (Kohlenstoffdioxid) -Äquivalent auf 50 Euro pro Tonne
(brutto) zu begrenzen.

Der Bund gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie, der §§ 23, 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie
der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu den §§ 23, 44 BHO zur Erreichung der Ziele dieser Richtlinie
Zuwendungen im Rahmen der Projektförderung. Ein Rechtsanspruch des Antragstellenden auf Gewährung
der Zuwendung besteht nicht. Der Zuwendungsgeber entscheidet aufgrund seines pichtgemäßen
Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2 Gegenstand der Förderung

Strategische Förderschwerpunkte

2.1 Fokusberatung Klimaschutz

Gefördert wird eine Fokusberatung im Bereich Klimaschutz durch externe Dienstleister für Antragsteller, die
am Anfang ihrer Klimaschutzaktivitäten stehen. Die Beratung erfolgt zu kurzfristig umsetzbaren
Klimaschutzaktivitäten und gibt konkrete Empfehlungen. Gefördert werden ausschließlich
Beratungsleistungen für Institutionen, die über kein Klimaschutzkonzept verfügen.

Zuwendungsfähig sind Sach- und Personalausgaben für maximal 20 Beratungstage durch fachkundige
externe Dienstleister.

Diese müssen in der Regel in einem Zeitraum von 18 Monaten in Anspruch genommen werden. Mindestens
die Hälfte der Beratertage ndet vor Ort in der zu beratenden Institution statt. Bereits innerhalb des
Bewilligungszeitraums ist mindestens eine durch Bundes- oder Landesprogramme grundsätzlich förderbare
Klimaschutzmaßnahme in die Umsetzung zu bringen oder ein anderes wirkungsvolles Instrument zur
Reduzierung von Treibhausgasemissionen einzusetzen.

2.2 Energiemanagementsysteme

Gefördert wird die Implementierung eines Energiemanagements durch die Beauftragung von externen
Dienstleistern zur Unterstützung beim Aufbau und Betrieb eines Energiemanagementsystems. Das
Energiemanagement dient der systematischen (PDCA-Zyklus) und kontinuierlichen Erfassung, Steuerung
und fortlaufenden Verbesserung der energetischen Leistung, zum Beispiel durch die Reduzierung der
Energieverbräuche beim Antragsteller, bei der alle relevanten Handlungsfelder, Prozesse, Verbrauchs- und
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Erzeugungsstellen erfasst und in einem jährlichen Energiebericht zusammengefasst werden.

Zuwendungsfähig sind:

• Sach- und Personalausgaben für fachkundige externe Dienstleister zur:

• Unterstützung beim Aufbau und Betrieb des Energiemanagementsystems im Umfang von bis zu 45
Beratungstagen im Bewilligungszeitraum,

• Durchführung einer Gebäudebewertung,

• Installation der Messtechnik,

• Erstzertizierung des Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO 50001,

• Sachausgaben für:

• Software, die für das Energiemanagement notwendig ist, im Umfang von maximal 5.000 Euro,

• mobile und fest installierte Messtechnik, Zähler und Sensorik im Umfang von maximal 10.000 Euro,

• Ausgaben für Dienstreisen einschließlich der Teilnahmegebühren für zusätzliche
Weiterqualizierungen an bis zu fünf Tagen im Jahr für bestehendes Personal, das mit Aufgaben des
Energiemanagements betraut wird.

Voraussetzung für die Förderung ist ein Beschluss des obersten Entscheidungsgremiums des Antragstellers
über den Aufbau und den beabsichtigten kontinuierlichen Betrieb eines Energiemanagementsystems.
Antragsteller, die bereits eine Förderung für ein Teilkonzept „Klimaschutz in eigenen Liegenschaften“ im
Rahmen der Kommunalrichtlinie erhalten haben, sind von der Förderung ausgeschlossen.

Der Bewilligungszeitraum für die Förderung des Energiemanagements beträgt in der Regel maximal 36
Monate.

2.3 Umweltmanagementsysteme

Gefördert wird die Implementierung eines Umweltmanagements durch die Beauftragung von externen
Dienstleistern zur Unterstützung beim Aufbau eines Umweltmanagementsystems nach der europäischen
EMAS-Verordnung (EG) Nr. 1221/2009.

Zuwendungsfähig sind:

Vergütungen für den Einsatz fachkundiger externer Dienstleister zur:

• Unterstützung beim Aufbau des Umweltmanagementsystems im Umfang von bis zu 20 Beratungstagen
im Bewilligungszeitraum,
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• Durchführung einer externen Begutachtung (Validierung) durch einen unabhängigen, staatlich
zugelassenen Umweltgutachter,

• Erstzertizierung (Registrierung) des Umweltmanagementsystems nach der europäischen EMAS-
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009.

Voraussetzung für die Förderung ist ein Beschluss des obersten Entscheidungsgremiums des Antragstellers
über den Aufbau des Umweltmanagementsystems. Für die Förderung ist die Zertizierung nach der
europäischen EMAS-Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 innerhalb des Bewilligungszeitraums erforderlich.

Der Bewilligungszeitraum für die Förderung des Umweltmanagements beträgt in der Regel maximal 18
Monate.

2.4 Energiesparmodelle

2.4.1 Einführung von Energiesparmodellen

Gefördert wird die Einführung von Energiesparmodellen, die Nutzerinnen und Nutzer sowie Träger von
kommunalen Einrichtungen (insbesondere in Schulen und Kindertagesstätten) zur aktiven Mitarbeit im
Klimaschutz und zur Einsparung von Energie, Wasser und Abfall motivieren. Darunter fallen:

• Prämiensysteme mit prozentualer Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer an den eingesparten Kosten
(z.B. Fifty-fty-Beteiligung),

• Prämiensysteme mit Unterstützung der Nutzeraktivitäten (Aktivitätsprämiensystem),

• vergleichbare Aktivierungs- und Prämiensysteme.

Zuwendungsfähig sind:

• Sach- und Personalausgaben für Fachpersonal, das zusätzlich beschäftigt wird oder die Vergütungen für
den Einsatz fachkundiger externer Dienstleister, jeweils in Abhängigkeit vom Umfang der Aufgaben,

• Ausgaben für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit im Umfang von maximal 5.000 Euro.

Voraussetzung für die Förderung ist ein Beschluss des obersten Entscheidungsgremiums des Antragstellers
zur Realisierung von Energiesparmodellen in seinen jeweiligen Einrichtungen.

Der Bewilligungszeitraum für die Umsetzung von Energiesparmodellen beträgt in der Regel maximal 48
Monate.
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2.4.2 Starterpaket für Energiesparmodelle

Im Rahmen der Umsetzung von Energiesparmodellen kann innerhalb der ersten 18 Monate nach Beginn des
Bewilligungszeitraums einmalig die Förderung für ein Starterpaket beantragt werden.

Zuwendungsfähig sind:

• Sachausgaben für die pädagogische Arbeit im Bereich des Klimaschutzes,

• Sachausgaben für sogenannte „Energieteams“, die sich aus Nutzerinnen und Nutzern der jeweiligen
Einrichtung zusammensetzen und wiederholt innerhalb dieser Einrichtung als Energieteam aktiv sind,

• Ausgaben für geringinvestive Maßnahmen zum Klimaschutz sowie für deren Installation durch
fachkundige externe Dienstleister:

• Abdichten von Außentüren und Fensterrahmen,

• Anbringen von Türschließern an Außentüren,

• Installation von voreinstellbaren manuellen sowie programmierbaren Thermostatventilen,

• Ersatz von inefzienten Kleinlüftern (Zu- und Abluft) durch bedarfsgeregelte Neugeräte,

• Einsatz von Wassersparaufsätzen und/oder wassersparenden Armaturen bei Warmwasserleitungen,

• Einführung eines bzw. Verbesserung des Abfalltrennsystems und Maßnahmen zur Vermeidung von
Abfall,

• Ausgaben für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen eines Aktionstags der betreuten
Einrichtung im Umfang von maximal 1.000 Euro je betreuter Einrichtung.

Die Umsetzung muss innerhalb des Bewilligungszeitraums des Energiesparmodells erfolgen.

2.5 Kommunale Netzwerke

Gefördert wird der Aufbau und Betrieb kommunaler Netzwerke zu den Themenbereichen:

• Klimaschutz,

• Energieefzienz,

• Ressourcenefzienz sowie

• klimafreundliche Mobilität.

Die Förderung erfolgt für die Gewinnungs- und/oder die Netzwerkphase. Die Förderung der Netzwerkphase
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erfolgt unabhängig davon, ob zuvor eine Förderung der Gewinnungsphase erfolgt ist.

2.5.1 Gewinnungsphase

Gefördert wird die Gewinnung von Netzwerkteilnehmern durch eine Netzwerkmanagerin oder einen
Netzwerkmanager. Das Netzwerkmanagement wirbt Teilnehmer für das aufzubauende Netzwerk an. Die
Gewinnungsversuche sind anhand von schriftlichen Bestätigungen der angesprochenen Teilnehmer
nachzuweisen.

Zuwendungsfähig sind:

• Personalausgaben für das Netzwerkmanagement in Höhe von maximal 1.000 Euro pro Netzwerk,

• Ausgaben für:

• Fahrten zu Gewinnungsgesprächen vor Ort,

• Werbematerial zur Gewinnung von Netzwerkteilnehmern,

• Organisation und Durchführung einer regionalen Informationsveranstaltung zur Gewinnung von
Netzwerkteilnehmern.

Je Antragsteller können maximal drei Gewinnungsphasen gleichzeitig gefördert werden. Folgeanträge für
eine weitere Gewinnungsphase können nur gestellt werden, sofern die Mehrzahl der bereits geförderten
Gewinnungsphasen zum Zeitpunkt der Antragstellung in die Netzwerkphase eingetreten ist. Maximal eines
der vorangegangenen Projekte darf noch in der Gewinnungsphase sein.

Der Bewilligungszeitraum für die Gewinnungsphase beträgt in der Regel maximal zwölf Monate.

2.5.2 Netzwerkphase

Gefördert werden Aufbau, Betrieb und Begleitung eines Netzwerks durch ein externes
Netzwerkmanagement. Dieses hat sicherzustellen, dass

• die Teilnahme von mindestens sechs Teilnehmern am Netzwerk vertraglich gesichert ist und

• ein qualiziertes Netzwerkteam eingesetzt wird.

Bei der Anzahl an Teilnehmern des Netzwerks sind die regionalen Gegebenheiten und die
Steuerungsfähigkeit der Managerin oder des Managers zu berücksichtigen.
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Zuwendungsfähig sind:

Vergütungen für die Wahrnehmung von Aufgaben durch eine(n) externe Netzwerkmanagerin bzw.
Netzwerkmanager sowie Vergütungen für den Einsatz qualizierter externer Dienstleister, die das Netzwerk
inhaltlich beraten und das Netzwerkmanagement bei der Moderation unterstützen,

• Sachausgaben für:

• die Vorbereitung und den Abschluss von Verträgen mit den Netzwerkteilnehmern,

• den Aufbau einer elektronischen Netzwerkplattform, die Vorbereitung und Durchführung der Auftakt-
und Abschlussveranstaltungen sowie für die Vorbereitung und Durchführung der mindestens im
dreimonatigen Rhythmus stattndenden Netzwerktreffen,

• die Erstellung der Berichte zur Kontrolle des Fortschritts der Netzwerkteilnehmer,

• Ausgaben für das Hinzuziehen externer Experten zu den Netzwerktreffen und gegebenenfalls zur
Weiterbildung und Schulung der Netzwerkteilnehmer.

Nicht zuwendungsfähig sind Leistungen des Energieberaters, die zur Erfüllung der gesetzlichen Picht zur
Durchführung von Energieaudits nach den §§ 8 ff. des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere
Energieefzienzmaßnahmen erbracht werden.

Der Bewilligungszeitraum für die Netzwerkphase beträgt in der Regel maximal 36 Monate.

2.6 Potenzialstudien

Potenzialstudien zeigen einen konkreten Fahrplan für Umsetzungsempfehlungen von investiven und
strategischen Klimaschutzmaßnahmen auf. Der Fokus liegt auf kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen, die sich
in eine langfristige Strategie einbetten. Gefördert wird die Erstellung von Potenzialstudien für die Bereiche:

2.6.1 Abfallentsorgung,

2.6.2 Siedlungsabfalldeponien,

2.6.3 Abwasserbehandlungsanlagen,

2.6.4 Trinkwasser,

2.6.5 Nutzung von Abwärme aus Industrie und Gewerbe,
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2.6.6 Digitalisierung.

Potenzialstudien umfassen:

• eine energetische und klimaschutzbezogene Bestandsaufnahme (Bewertung des Ausgangszustands
anhand von Kennzahlen, Vergleichsmaßstäben [Benchmarks], gesetzlichen Rahmenbedingungen u.a.),

• die Durchführung einer Potenzialanalyse und die daraus hervorgehende Ableitung von Klimaschutzzielen
im untersuchten Bereich sowie die Entwicklung einer kurz-, mittel- und langfristigen Strategie,

• die Erarbeitung von Optimierungsmaßnahmen (Grobplanung), eines Fahrplans zur Umsetzung der
Maßnahmen sowie eine Feinplanung der kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen mit erster technischer
Planung und wirtschaftlicher Bewertung (Kosten-Nutzen-Analyse).

Zuwendungsfähig sind Vergütungen für den Einsatz fachkundiger externer Dienstleister.

Für die Potenzialstudie „Siedlungsabfalldeponien“ sind zusätzlich angemessene Ausgaben für
Untersuchungen am Deponiekörper zuwendungsfähig, die für die Ermittlung des Emissionspotenzials
notwendig sind, wie z.B. Bohrungen, Feststoffprobenahmen und -analysen, Gasmessungen,
Belüftungsversuche. Die Notwendigkeit ist zu begründen.

Die Potenzialstudie „Abwasserbehandlungsanlagen“ soll so ausgestaltet sein, dass die darin enthaltenen
Maßnahmen mindestens folgende Ziele erreichen:

• Deckungsquote des Energiebedarfs für Strom und Wärme durch auf dem Grundstück mittels
erneuerbarer Energien-Anlagen erzeugte Energie von mindestens 70%,

• spezischer jährlicher Strombedarf der gesamten Anlage (inklusive lokal umgewandelter Energie) von
maximal 23 kWh (Kilowattstunde) /Einwohnerwert bezogen auf die tatsächliche Belastung im
Jahresmittel. Ist oder wird die Kläranlage mit einer erweiterten Reinigungsstufe ausgerüstet
(Mikroschadstoffe, Elimination von mikrobiellen Belastungen), kann der höhere spezische Strombedarf
dieser Reinigungsstufe von dieser Berechnung ausgenommen werden, sofern er separat ausgewiesen
werden kann.

Der Bewilligungszeitraum zur Erstellung einer Potenzialstudie beträgt in der Regel maximal zwölf Monate.

2.7 Klimaschutzkonzepte und Klimaschutzmanagement

2.7.1 Erstvorhaben
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Gefördert wird die Erstellung von Klimaschutzkonzepten durch Klimaschutzmanagerinnen oder -manager
sowie die Umsetzung erster Maßnahmen in den Bereichen:

a) integrierter Klimaschutz,

b) klimafreundliche Wärme- und Kältenutzung oder

c) klimafreundliche Mobilität.

Klimaschutzkonzepte müssen kurz-, mittel- und langfristige Ziele und Maßnahmen zur Reduzierung von
Treibhausgasemissionen aufzeigen und somit auf lokaler Ebene zur Erreichung der nationalen
Klimaschutzziele beitragen. Sie müssen unter Einbeziehung aller relevanten Akteure erstellt werden sowie
eine Energie- und Treibhausgasbilanz, eine Potenzialanalyse, Minderungsziele, einen Maßnahmenkatalog
und eine Empfehlung für ein geeignetes Instrument zum Controlling und Management enthalten.

Zuwendungsfähig sind:

• Sach- und Personalausgaben für Fachpersonal, das im Rahmen des Vorhabens zusätzlich beschäftigt wird
(Stelle für Klimaschutzmanagement),

• Vergütungen für den Einsatz fachkundiger externer Dienstleister zur:

• Unterstützung bei der Erstellung der Treibhausgasbilanzierung und der Berechnung von Potenzialen
und Szenarien im Rahmen der Konzepterstellung,

• professionellen Prozessunterstützung in einem zeitlichen Umfang von maximal fünf Tagen pro Jahr,

• Sachausgaben zur:

• Beteiligung der relevanten Akteure (Organisation und Durchführung von Beteiligungsprozessen) im
Umfang von maximal 10.000 Euro sowie zur

• Erstellung des Konzepts im Umfang von maximal 5.000 Euro,

• Ausgaben für Dienstreisen einschließlich der Teilnahmegebühren für Weiterqualizierungen an bis zu
sechs Tagen im Aufgabenspektrum des Klimaschutzmanagements,

• Ausgaben für Dienstreisen einschließlich der Teilnahmegebühren für die Teilnahme an
Vernetzungstreffen, Fachtagungen oder sonstigen Informationsveranstaltungen, die in direktem
Zusammenhang mit der Stelle für Klimaschutz stehen, an bis zu fünf Tagen im Jahr für
Klimaschutzmanagerinnen bzw. Klimaschutzmanager sowie kommunale Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter, die mit dem Klimaschutz beauftragt sind,

• Ausgaben für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit im Umfang von maximal 5.000 Euro.
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Der Bewilligungszeitraum des Erstvorhabens beträgt in der Regel maximal 24 Monate. Das
Klimaschutzkonzept ist spätestens 18 Monate nach Beginn des Bewilligungszeitraums beim Projektträger
einzureichen. Anschließend initiieren die Klimaschutzmanagerinnen bzw. -manager die Umsetzung erster
Maßnahmen aus dem Konzept. Innerhalb des Bewilligungszeitraums ist mindestens eine der im geförderten
Klimaschutzkonzept vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen.

Sofern für eine ausgewählte Klimaschutzmaßnahme eine Förderung gemäß Nummer 2.7.3 beantragt werden
soll, muss sie Bestandteil des Klimaschutzkonzepts sein.

2.7.2 Anschlussvorhaben

Gefördert wird die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept.

Zuwendungsfähig sind:

• Sach- und Personalausgaben für Fachpersonal, das im Rahmen des Vorhabens zusätzlich beschäftigt wird
(Stelle für Klimaschutzmanagement),

• Vergütungen für den Einsatz fachkundiger externer Dienstleister zur professionellen
Prozessunterstützung in einem zeitlichen Umfang von maximal fünf Tagen pro Jahr,

• Sachausgaben zur Beteiligung der relevanten Akteure (Organisation und Durchführung von
Beteiligungsprozessen) im Umfang von maximal 5.000 Euro,

• Ausgaben für Dienstreisen einschließlich der Teilnahmegebühren für zusätzliche Weiterqualizierungen
an bis zu neun Tagen im Aufgabenspektrum des Klimaschutzmanagements,

• Ausgaben für Dienstreisen einschließlich der Teilnahmegebühren für die Teilnahme an
Vernetzungstreffen, Fachtagungen oder sonstigen Informationsveranstaltungen, die in direktem
Zusammenhang mit der Stelle für Klimaschutz stehen, an bis zu fünf Tagen im Jahr für
Klimaschutzmanagerinnen bzw. Klimaschutzmanager sowie kommunale Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter, die mit dem Klimaschutz beauftragt sind,

• Ausgaben für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit im Umfang von maximal 20.000 Euro.

Voraussetzung für die Förderung des Anschlussvorhabens ist ein Beschluss des obersten
Entscheidungsgremiums des Antragstellers zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts sowie zum Aufbau
eines Controllingsystems für den Klimaschutz.

Der Bewilligungszeitraum für das Anschlussvorhaben beträgt für integrierte Klimaschutzkonzepte in der
Regel maximal 36 Monate und für Wärmenutzungs- sowie Mobilitätskonzepte in der Regel maximal 24
Monate.
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Im Anschlussvorhaben wird die Wahrnehmung von Mentoringaufgaben (zeitlicher Umfang von zwei bis fünf
Tagen pro Jahr) durch die Klimaschutzmanagerin oder den Klimaschutzmanager vorausgesetzt. Ziel des
Mentorings ist es, bei anderen Zuwendungsempfängern neu beschäftigte Klimaschutzmanagerinnen oder
Klimaschutzmanager durch einen Erfahrungsaustausch bei der Umsetzung ihrer Vorhaben zu unterstützen.
Reisekosten sind für maximal zwei Tage pro Jahr zuwendungsfähig.

Der Antrag für das Anschlussvorhaben ist spätestens sechs Monate vor Ende des Bewilligungszeitraums des
Erstvorhabens beim zuständigen Projektträger einzureichen. Wenn ein Kreis oder Landkreis ein
Klimaschutzkonzept erstellt, das die Zuständigkeiten seiner kreisangehörigen Städte und Gemeinden
umfasst, können die kreisangehörigen Kommunen darauf basierend einen eigenen Antrag für das
Anschlussvorhaben stellen.

Arbeiten zur Aktualisierung von bereits vorhandenen Klimaschutzkonzepten sind nicht zuwendungsfähig.

Übergangsregelungen:

Antragsteller mit Klimaschutzkonzepten oder -teilkonzepten, die noch nicht älter als 36 Monate sind, haben
die Möglichkeit, für die Umsetzung des Konzepts die Förderung eines Klimaschutzmanagements zu
beantragen. Die Aufgaben des Klimaschutzmanagements entsprechen den Aufgaben des
Klimaschutzmanagements zur Konzeptumsetzung der vorliegenden Richtlinie. Der Bewilligungszeitraum
beträgt in diesem Fall in der Regel maximal 36 Monate (für Teilkonzepte in der Regel maximal 24 Monate).
Die Beantragung eines Anschlussvorhabens ist möglich. Der Bewilligungszeitraum für das
Anschlussvorhaben beträgt in diesem Fall in der Regel maximal 24 Monate, für Klimaschutzteilkonzepte in
der Regel maximal zwölf Monate. Die Aufgaben im Rahmen des Anschlussvorhabens entsprechen den
Vorgaben der vorliegenden Richtlinie. Die maximale Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben für
Öffentlichkeitsarbeit, Akteursbeteiligung und Weiterqualizierung wird jeweils proportional zum
Förderzeitraum angesetzt.

2.7.3 Ausgewählte Klimaschutzmaßnahme

Gefördert wird eine ausgewählte Klimaschutzmaßnahme aus dem vom obersten Entscheidungsgremium
beschlossenen Klimaschutzkonzept, die Vorbildcharakter besitzt und einen substanziellen Beitrag zum
Klimaschutz leistet. Durch die Maßnahme wird eine Investition getätigt, bei der die besten verfügbaren
Technologien zum Einsatz kommen. Vorhandene gesetzliche Mindeststandards, die im Handlungsfeld der
Maßnahme gegebenenfalls bestehen, müssen durch die Maßnahme deutlich übertroffen werden.

Voraussetzungen für die Beantragung:

• die Bewilligung eines Klimaschutzmanagements;

• die ausgewählte Klimaschutzmaßnahme bewirkt eine Reduzierung von Treibhausgasemissionen von
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mindestens 50%.

Die ausgewählte Klimaschutzmaßnahme muss einen umfassenden Ansatz verfolgen, z.B. hinsichtlich der
Reduzierung des Primärenergieeinsatzes, der Nutzung von Efzienzpotenzialen oder der Kopplung der
Nutzungsbereiche Strom, Wärme und Verkehr. Benden sich die Fördergegenstände im Eigentum einer
direkt zugeordneten Verwaltungs- oder Organisationseinheit des Zuwendungsempfängers für das laufende
Klimaschutzmanagementvorhaben, kann dieser als Antragsteller für die ausgewählte Klimaschutzmaßnahme
fungieren. Die zu fördernde ausgewählte Maßnahme darf nicht durch andere Förderprogramme des Bundes
gefördert werden (Ausschluss von Doppelförderung). Der Nachweis über die Höhe der
Treibhausgasminderung durch die Maßnahme muss in Form einer CO2 (Kohlenstoffdioxid) -Bilanzierung von
einem unabhängigen Ingenieurbüro vorgenommen, im Zuge der Antragstellung vorgelegt und im
Verwendungsnachweis bestätigt werden.

Nicht zuwendungsfähig sind Projekte aus dem Bereich Elektromobilität (beispielsweise Ersatz von
Dienstfahrzeugen), Neubauten und Ersatzneubauten sowie Anlagen zur regenerativen Stromerzeugung.

Die ausgewählte Klimaschutzmaßnahme kann innerhalb der ersten 18 Monate nach Start des
Bewilligungszeitraums für das Klimaschutzmanagement beantragt werden. Der Bewilligungszeitraum für die
ausgewählte Klimaschutzmaßnahme beträgt in der Regel maximal 36 Monate.

Investive Förderschwerpunkte

Im Bewilligungszeitraum anfallende Ausgaben für projektbegleitende Ingenieurdienstleistungen sind nach
der Leistungsphase 8 (gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieurleistungen) in Höhe von
maximal 5% der zuwendungsfähigen Investitions- und Installationsausgaben zuwendungsfähig.

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der Fördermittelefzienz sollen Förderanträge zu den Nummern 2.8
bis 2.16 darauf eingehen, inwieweit das Investitionsvorhaben zu dem Ziel beitragen kann, den
Fördermitteleinsatz pro vermiedener Tonne CO2 (Kohlenstoffdioxid) -Äquivalent auf 50 Euro pro Tonne
(brutto) zu begrenzen. Reichen die verfügbaren Haushaltsmittel nicht aus, werden Anträge nach dem
Kriterium der Fördermittelefzienz priorisiert. Das gilt nicht für Förderanträge mit einer Fördersumme unter
20.000 Euro sowie für Förderanträge zu Nummer 2.11 von Kommunen, die im Rahmen des Sofortprogramms
des Bundes zur Verbesserung der Luftqualität in Städten antragsberechtigt sind.

2.8 Hochefziente Außen- und Straßenbeleuchtung sowie Lichtsignalanlagen

Gefördert wird der Einbau hochefzienter Beleuchtungstechnik bei der Sanierung von Außen- und
Straßenbeleuchtungsanlagen sowie von Beleuchtungstechnik bei Lichtsignalanlagen einschließlich der
Steuer- und Regelungstechnik. Gefördert wird auch Beleuchtungstechnik für neue Lichtpunkte, um
Beleuchtungsmissstände zu beheben (z.B. an Fußgängerübergängen, an Bushaltestellen oder bei
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Fahrradwegen nach Nummer 2.11.2).

Zuwendungsfähig für die Förderung gemäß den Nummern 2.8.1 bis 2.8.3 sind:

• Ausgaben für die Anschaffung der Anlagenkomponenten einschließlich der Steuer- und
Regelungstechnik,

• Ausgaben für qualiziertes externes Fachpersonal zur Installation der Anlagenkomponenten,

• Ausgaben für die nach der Installation durchzuführende photometrische Messung, wodurch die Erfüllung
der Werte entsprechend der gewählten Beleuchtungsklassen durch qualiziertes externes Fachpersonal
nachgewiesen werden kann,

• Ausgaben für die Demontage und fachgerechte Entsorgung der zu ersetzenden Anlagenkomponenten
durch qualiziertes externes Fachpersonal.

Voraussetzung für die Förderung von Beleuchtungssanierungen ist, dass Treibhausgaseinsparungen von
mindestens 50% durch die neu installierte Technik nachgewiesen werden.

Der Bewilligungszeitraum für die Förderung gemäß Nummer 2.8 beträgt in der Regel maximal zwölf Monate.

2.8.1 Hochefziente Beleuchtungstechnik in Kombination mit der
Installation einer Regelungs- und Steuerungstechnik zur zonenweisen zeit-
oder präsenzabhängigen Schaltung

Die Beleuchtungstechnik besteht aus dem kompletten Leuchtenkopf, bestehend aus einem Träger für das
Leuchtmittel sowie Leuchtmittel, Reektor/Optik, Abdeckung und Gehäuse.

Voraussetzung für die Förderung ist, dass

• die hochefziente Beleuchtungstechnik inklusive der Regelungs- und Steuerungstechnik eine zeit- oder
präsenzabhängige Beleuchtung ermöglicht und bei der Schaltung mindestens zwei unterschiedliche
Verkehrsächen (für den Kraftfahrzeug-, Fahrrad- und Fußgängerverkehr) und/oder bei Bedarf auch
zusätzliche zu beleuchtende Begrenzungsächen, wie Hausfassaden, Grünstreifen und Vorgärten,
berücksichtigt werden. Damit soll erreicht werden, dass Begrenzungsächen, deren Beleuchtung für die
Verkehrssicherheit nicht notwendig ist (Waldstreifen, Gärten, Grünstreifen etc.), möglichst wenig durch
Lichtverschmutzung belastet werden. Eine getrennte Schaltung der Beleuchtung ist nicht zwingend
erforderlich;

• die neuen Leuchtensysteme eine angemessene wirtschaftliche Amortisationszeit aufweisen;

• die zu installierende Leuchte sowohl ein austauschbares Modul als auch ein austauschbares
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Vorschaltgerät aufweist;

• der Hersteller eine Mindestlebensdauer (L80) der Leuchte von 75.000 Betriebsstunden ausweist.

2.8.2 Hochefziente Beleuchtungstechnik in Kombination mit der
Installation einer Regelungs- und Steuertechnik für eine adaptive Nutzung
der Beleuchtungsanlage

Die Beleuchtungstechnik besteht aus dem kompletten Leuchtenkopf, bestehend aus einem Träger für das
Leuchtmittel sowie Leuchtmittel, Reektor/Optik, Abdeckung und Gehäuse.

Voraussetzung für die Förderung ist, dass

• die Beleuchtung sowohl auf unterschiedliche Witterungsbedingungen (trockene versus nasse Fahrbahn)
als auch auf unterschiedliche Verkehrsdichten angepasst werden kann. Dafür ist sowohl eine
Beleuchtungsniveauänderung (entsprechend der zu wählenden Straßenbeleuchtungsklasse) als auch eine
Änderung der Lichtverteilung (entsprechend der Witterung) anzuwenden;

• die Gesamtgleichmäßigkeit U0 von 0,55 (DIN EN 13201) für trockene Straße und 0,4 für nasse Straße
erreicht wird. Dies ist entweder durch günstige Masthöhen-Mastabstandverhältnisse oder durch
multivariable Leuchten (Leuchten mit mehr als einer Lichtstärkeverteilungskurve) sicherzustellen. Nach
der Installation ist hierfür eine photometrische Messung gemäß DIN EN 13032-5 durchzuführen und das
Einhalten der lichttechnischen Voraussetzungen zu bestätigen;

• die neuen Leuchtensysteme eine angemessene wirtschaftliche Amortisationszeit aufweisen;

• die zu installierende Leuchte sowohl ein austauschbares Modul als auch ein austauschbares
Vorschaltgerät aufweist;

• der Hersteller eine Mindestlebensdauer (L80) der Leuchte von 75.000 Betriebsstunden ausweist und

• eine Lichtplanung nach DIN EN 13201 durch qualizierte Planer durchgeführt wird.

2.8.3 Einbau von hochefzienter Beleuchtungstechnik bei der Sanierung von
Lichtsignalanlagen

Gefördert wird der Einbau von hochefzienter Beleuchtungstechnik bei der Sanierung von
Lichtsignalanlagen.

2.9 Hochefziente Innen- und Hallenbeleuchtung
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Gefördert wird der Einbau hochefzienter Beleuchtung (Leuchte, Leuchtmittel, Reektor/Optik und
Abdeckung) in Verbindung mit einer nutzungsgerechten Steuer- und Regelungstechnik bei der Sanierung
von Innen- und Hallenbeleuchtungsanlagen.

Voraussetzung für eine Förderung ist, dass:

• die Systemlichtausbeute (Bemessungslichtausbeute) des eingebauten Beleuchtungssystems mindestens
100 lm/W beträgt;

• der Lichtstromerhalt der eingesetzten Leuchten mindestens >= 80% (L80) bei 50.000 Betriebsstunden
erreicht;

• die Farbwiedergabe der Beleuchtungssysteme mindestens 80 Ra beträgt;

• die Regelung des Beleuchtungssystems mindestens der Referenzausführung nach EnEV
(Energieeinsparverordnung) Anlage 2 Tabelle 1 für die entsprechende Nutzungszone entspricht;

• die Beleuchtungsanlage eine angemessene wirtschaftliche Amortisationszeit aufweist;

• Treibhausgaseinsparungen von mindestens 50% durch die neu installierte Technik nachgewiesen werden
und

• eine Lichtplanung nach DIN EN 12464-1:2011-08 bzw. bei Sportstätten nach DIN EN 12193 durch
qualizierte Planer durchgeführt wird.

Zuwendungsfähig sind:

• Ausgaben für die Anschaffung der Leuchten einschließlich der Steuer- und Regelungstechnik sowie des
erforderlichen Installationsmaterials;

• Ausgaben für die Demontage und fachgerechte Entsorgung der zu ersetzenden Anlagenkomponenten
sowie die Montage der Neuanlage durch qualiziertes externes Fachpersonal.

Die Ausgaben müssen in direktem Zusammenhang zur Beleuchtungssanierung stehen.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal zwölf Monate.

2.10 Raumlufttechnische Anlagen

Gefördert werden

• die Sanierung von raumlufttechnischen Anlagen und deren Komponenten in Nichtwohngebäuden sowie

• die Nachrüstung von raumlufttechnischen Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten im Rahmen einer
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Grundsanierung.

Voraussetzungen für eine Förderung sind:

• Bei der Nachrüstung und Sanierung von Lüftungsanlagen:

• Zu- und Abluftsysteme müssen sensorisch geregelt werden (CO2 (Kohlenstoffdioxid) , Mischgas,
Luftfeuchte oder VOC);

• die eingebauten raumlufttechnischen Geräte müssen unabhängig vom Lüftungssystem und der Bauart
der Wärmerückgewinnung eine Mindestrückwärmezahl entsprechend Anhang III Nummer 2 (ab 1.
Januar 2018) der Verordnung (EU (Europäische Union) ) Nr. 1253/2014 der Kommission vom 7. Juli 2014
von 0,73 erfüllen;

• die Anforderungen an die höchste innere spezische Ventilatorenleistung (SVL) werden erfüllt, wenn
entsprechend die Grenzwerte der genannten Verordnung abzüglich 150 W/(m³/s) eingehalten werden;

• die Anlage muss so ausgelegt sein, dass bei Auslegungsvolumenstrom die auf das Fördervolumen
bezogene elektrische Ventilatorleistung je Ventilator den Grenzwert der Kategorie SFP 3 nach DIN EN
16798-3 nicht überschreitet (Validierungslastbedingung).

• Beim Austausch von Komponenten und Geräten in bestehenden Lüftungsanlagen:

• es müssen drehzahlgeregelte Ventilatoren mit einem um 3 Prozentpunkte erhöhten Efzienzgrad
(N+3) gemäß Anlage IV Tabelle 1 der Verordnung (EU (Europäische Union) ) Nr. 327/2011 der
Kommission vom 30. März 2011 eingebaut werden;

• raumlufttechnische Geräte müssen mindestens den Anforderungen nach Anhang III Nummer 2 (ab 1.
Januar 2018) der Verordnung (EU (Europäische Union) ) Nr. 1253/2014 der Kommission vom 7. Juli 2014
entsprechen;

• die neue Wärmerückgewinnung muss mindestens der Klassizierung H2 nach DIN EN 13 053:2017-11
entsprechen;

• Motoren müssen der Efzienzklasse IE3 oder besser nach Verordnung (EG) Nr. 640/2009 der
Kommission vom 22. Juli 2009 entsprechen oder es müssen Frequenzumformer zur stufenlosen
Regelung von Bestandsmotoren nachgerüstet werden;

• bei der Erneuerung und Instandsetzung von Luftleitungen muss mindestens die Dichtheitsklasse B
nach DIN EN 15727:2010-10 bei dezentralen Geräten sowie Dichtheitsklasse C bei Zentralanlagen
erreicht werden;

• Wärmeverluste in Außen- und Fortluftleitungen bei Innenaufstellung oder der Zu- und
Abluftleitungen bei Außenaufstellung müssen durch Wärmedämmung reduziert werden (dmin >= 6
cm, LambdaBW = 0,035 W/mK).

Zuwendungsfähig sind:
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• Ausgaben für die Anschaffung bedarfsgeregelter Zu- und Abluftsysteme mit Wärmerückgewinnung
einschließlich der zugehörigen Steuerungstechnik sowie der Einbau durch qualiziertes externes
Fachpersonal;

• Ausgaben für die Anschaffung von raumlufttechnischen Geräten inklusive der zugehörigen
Steuerungstechnik sowie der Einbau durch qualiziertes externes Fachpersonal;

• Ausgaben für die Demontage und fachgerechte Entsorgung der zu ersetzenden Anlagenkomponenten der
Klimaschutztechnologien durch qualiziertes externes Fachpersonal.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal zwölf Monate.

2.11 Nachhaltige Mobilität

2.11.1 Mobilitätsstationen

Gefördert wird die Errichtung verkehrsmittelübergreifender Mobilitätsstationen, die die verschiedenen
Verkehrsmittel des Umweltverbundes (z.B. Fuß-, Radverkehr, Car-Sharing und ÖPNV) im lokalen Kontext
überdurchschnittlich miteinander verknüpfen. Dazu gehören Maßnahmen zur Erhöhung der
Fußverkehrsqualität (z.B. Verbesserung des Haltestellenzugangs) im Umfeld der Mobilitätsstation. Bei der
Einbindung von Car-Sharing-Dienstleistungen sind die Blauer-Engel-Vergabekriterien DE-UZ 100 bzw. DE-
UZ 100b ab Januar 2019 einzuhalten.

Zuwendungsfähig sind:

• Ausgaben für die Errichtung von Mobilitätsstationen sowie

• der Einbau durch qualiziertes externes Fachpersonal.

Die für die Förderung von verkehrsmittelübergreifenden Mobilitätsstationen vorgesehenen Flächen und
Grundstücke müssen sich im rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentum des Antragstellers benden. Trifft
dies nicht zu, muss der Antragsteller über die vorgesehenen Flächen verfügen können (z.B. in Form eines
Gestattungsvertrags). Die für die Maßnahmen vorgesehenen Flächen müssen die Voraussetzung für eine
Widmung im Sinne des jeweiligen Straßengesetzes als öffentlich genutzte Verkehrsäche erfüllen.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal 24 Monate.

2.11.2 Verbesserung des Radverkehrs

Gefördert werden die Verbesserung des Alltagsradverkehrs und der Radverkehrsinfrastruktur durch:
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a) die Einrichtung von Wegweisungssystemen für alltagsbezogene Radverkehrsrouten zur verbesserten
Orientierung und Routenwahl,

b) die Errichtung von Radverkehrsanlagen in Form von Radfahrstreifen, Schutzstreifen, Fahrradstraßen
oder baulich angelegten Radwegen zur Ergänzung vorhandener Wegenetze (Lückenschluss),

c) den Bau neuer Wege für den Radverkehr (Errichtung von Fahrradwegen, -straßen und
-schnellwegen),

d) hochefziente Beleuchtung für bestehende oder geförderte Wege für den Radverkehr unter den
Fördervoraussetzungen und den Förderquoten gemäß den Nummern 2.8.1 und 2.8.2 dieser Richtlinie,

e) die Umgestaltung bestehender Radverkehrswege, um sie an ein erhöhtes Radverkehrsaufkommen
anzupassen (z.B. Wegverbreiterung, Anpassung der Streckenführung),

f) die Umgestaltung von Knotenpunkten (z.B. durch Signalisierung) zur Erhöhung der Sicherheit und des
Verkehrsusses des Radverkehrs,

g) die Errichtung von frei zugänglichen Radabstellanlagen (z.B. Fahrradbügeln) an öffentlichen
Einrichtungen bzw. an Verknüpfungspunkten zum öffentlichen Nahverkehr sowie auf
grundstückszugehörigen Flächen,

h) die Errichtung und Einrichtung von diebstahl- und witterungsgeschützten Fahrradparkhäusern sowie
Abstellplätzen in Kfz (Kraftfahrzeug) -Parkbauten mit mindestens 70 Fahrradstellplätzen. Die
Fahrradabstellplätze müssen den Anforderungen bzgl. einer hohen Nachfrage für längeres
Fahrradparken gemäß den FGSV-Hinweisen zum Fahrradparken dienen. Zuwendungsfähig sind sowohl
die Errichtung von Neuanlagen als auch die Umrüstung bestehender, für Fahrradparken nutzbarer
Infrastruktur,

i) technische Maßnahmen (z.B. Hinweisschilder) zur Einführung von „grünen Wellen“ für den Rad- und
Fußverkehr an Ampeln.

Zuwendungsfähig sind:

• Maßnahmenbezogene Ausgaben für Lieferungen und Leistungen durch Externe,

• Ausgaben für die Montage und Ausrüstung von Lichtsignalanlagen und sonstiger Infrastruktur mit
folgender Technik:

• Sensorik zur Erkennung und Erfassung des Radverkehrs,

• Systeme zur lokalen Vernetzung und Steuerung von Ampeln,
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• technische Lösungen zur Erfassung und Kommunikation des Ampelphasen-Status an Nutzer z.B. in
Form von Geschwindigkeits- oder Routenempfehlungen.

Die für die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur vorgesehenen Flächen und Grundstücke müssen sich
im rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentum des Antragstellers benden. Trifft dies nicht zu, muss der
Antragsteller über die vorgesehenen Flächen verfügen können (z.B. in Form eines Gestattungsvertrags). Die
für die Maßnahmen vorgesehenen Flächen müssen die Voraussetzung für eine Widmung im Sinne des
jeweiligen Straßengesetzes als öffentlich genutzte Verkehrsäche erfüllen. Voraussetzung für die Förderung
von Wegweisungssystemen ist, dass für die Aufstellung der Wegweiser die Zustimmung der
Straßenbaulastträger bzw. der Wegeeigentümer vorliegt.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal 24 Monate.

2.11.3 Intelligente Verkehrssteuerung

Gefördert wird die Beschaffung bzw. Nutzung smarter (Big-Data-)Datenquellen mit Verkehrsbezug als
Maßnahme zur intelligenten Verkehrssteuerung, durch die Kommunen in die Lage versetzt werden, den
Umweltverbund aufzuwerten und zu bevorzugen. Ziel ist es, den Modal Split weg vom motorisierten
Individualverkehr hin zu emissionsärmeren Verkehrsmodi zu beeinussen.

Zuwendungsfähig sind:

Die Anschaffung bzw. kontinuierliche Nutzung von smarten Verkehrsdaten sowohl als Rohdaten als auch im
Rahmen von geeigneten Auswertungsprodukten. Es können sowohl Datensätze gefördert werden, die das
lokale Verkehrsgeschehen ex-post über längere Zeiträume kleinräumig analysieren, als auch Datensätze, die
Informationen nahezu in Echtzeit liefern.

Die Daten müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

• Flächenhafte Abdeckung des gesamten Zuständigkeitsbereichs des Antragstellers;

• zeitliche Abdeckung von 24 Stunden;

• Informationen zu Bewegungsgeschwindigkeiten müssen enthalten sein;

• grundlegende Informationen zu Quellen und Zielen der Ströme müssen ablesbar sein.

Die Antragsteller müssen nachweisen, dass die zur Förderung beantragten Maßnahmen auf Grundlage einer
geeigneten Potenzialstudie erfolgen, die diese Maßnahmen als förderlich für die Reduzierung der
Treibhausgasemissionen im Verkehr durch Verlagerungen des Modal Splits ausweist. Es ist darzulegen,
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inwiefern die zu fördernden Maßnahmen den in der Potenzialstudie formulierten Zielen dienlich sein sollen
und welche beabsichtigte Wirkungskette für Treibhausgasminderungen mit den Daten verfolgt wird, um eine
Veränderung des Modal Split zu Gunsten des Umweltverbundes herbeizuführen. Die beabsichtigte
Wirkungskette muss quantitative Angaben zur beabsichtigten Treibhausgasminderung enthalten. Die
beabsichtigten Effekte sind durch ein geeignetes Monitoring zu evaluieren.

Eine Nutzung der Daten für andere Zwecke als diejenigen des Aufgabenträgers des ÖPNV ist unzulässig. Die
Antragsteller müssen darlegen, dass und auf welche Weise sie sicherstellen, dass eine unzulässige Nutzung
durch Dritte nicht erfolgt. Für den Fall, dass sie Daten in Wahrnehmung ihrer Stellung als Aufgabenträger an
Unternehmen weitergeben, die selbst Verkehrsdienstleistungen erbringen, müssen sie sich verpichten
sicherzustellen, dass die gleichen Daten im Falle der (Neu-)Ausschreibung von Verkehrsdienstleistungen
frühzeitig im Vergabeverfahren allen Bewerbern zur Verfügung gestellt werden.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal 36 Monate.

2.12 Abfallentsorgung

Gefördert werden Maßnahmen zur verbesserten Erfassung und Optimierung der Verwertung von Garten-,
Grün- und Bioabfällen sowie zur Treibhausgasemissionsreduktion in Siedlungsabfalldeponien.

2.12.1 Aufbau von Strukturen zur Sammlung von Garten- und Grünabfällen
aus dem privaten, kommunalen und gewerblichen Bereich

Gefördert wird der Aufbau eines Systems von dezentralen Übergabepunkten, die zur Anlieferung von Garten-
und Grünabfällen aus dem privaten, kommunalen und gewerblichen Bereich zur Verfügung stehen.

Zuwendungsfähig sind:

• Ausgaben zur Errichtung von befestigten Sammelplätzen für Garten- und Grünabfälle mit gebundener
Decke und einer Erfassung des Niederschlagwassers,

• Ausgaben für die Einrichtung durch qualiziertes externes Fachpersonal,

• Sachausgaben für die Anschaffung von Containern und zugehörigen Brücken,

• Ausgaben für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit im Umfang von maximal 10.000 Euro.

Zuwendungsvoraussetzung ist, dass bei der Errichtung von Sammelplätzen ein fester Untergrund geschaffen
wird, der mit schwerem Gerät befahrbar ist und ein Vermischen mit Störstoffen (z.B. Steinen) verhindert. Für
den Bau müssen im Umfang von 40% Sekundärrohstoffe verwendet werden (Asphaltfräsgut oder Ähnliches).
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Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal 18 Monate.

2.12.2 Neubau von emissionsarmen, efzienten Vergärungsanlagen

Gefördert wird die Vergärung bzw. Kaskadennutzung (Erzeugung von Biogas mit anschließender Nachrotte
bzw. stoficher Nutzung der festen Gärreste) für Abfälle, die mittels Biotonne getrennt gesammelt wurden.
Durch die Bioabfallvergärung und die energetische Nutzung des erzeugten Biogases können fossile
Energieträger substituiert werden; die Vergärung von Bioabfällen leistet somit einen Beitrag zur Reduzierung
der Emission klimaschädigender Gase.

Zuwendungsfähig sind:

• Ausgaben zur Investition und Installation einer Anlage zur kontinuierlichen Trockenfermentation durch
qualiziertes externes Fachpersonal. Dabei sind folgende Anforderungen für den emissionsarmen Betrieb
zu beachten:

• Abbaugrad > 90% (Methanertrag = 90% des ermittelten Methanpotenzials der Fermenter-
Einsatzstoffe);

• gasdichte Kapselung des Lagertanks für üssigen Gärrückstand,

• Gaspendelleitung des Lagertanks für Biogas aus Nachgärung,

• Aerobisierung (Nachrotte) der festen Gärrückstände nach geeigneter Vorbehandlung des
Gärrückstands (beispielsweise durch Fest-/Flüssigtrennung),

• Installation eines hochwertigen sauren Wäschers zur Reduzierung von Ammoniakemissionen und
Vermeidung von De-novo-Bildung von Lachgas im Biolter;

• Ausgaben für die Einrichtung durch qualiziertes externes Fachpersonal;

• Ausgaben für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit im Umfang von maximal 5.000 Euro.

Eine kontinuierliche Nassfermentation kann ebenfalls gefördert werden, wenn nachweislich die genannten
Anforderungen analog umgesetzt werden können. Fördervoraussetzung ist, dass die ächendeckende
Einführung der Biotonne mit Anschluss- und Benutzungszwang gegeben ist oder sich nachweislich in der
Umsetzung/Planung bendet. Es werden ausschließlich Anlagen mit einer installierten Leistung über 150
Kilowatt gefördert. Eine Kumulierung mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ist nicht möglich.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal 36 Monate.

2.12.3 Technologien zur optimierten Erfassung von Deponiegasen in
Siedlungsabfalldeponien
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Gefördert wird der Einsatz geeigneter Klimaschutztechnologien zur optimierten Deponiegaserfassung in
Siedlungsabfalldeponien oder einzelnen Abschnitten dieser Deponien, in denen vor dem 1. Juni 2005 in
erheblichem Umfang biologisch abbaubare Abfälle abgelagert wurden und in denen die Methanbildung so
hoch ist, dass eine energetische Nutzung des Deponiegases möglich ist. Die Maßnahmen müssen der
Vorbereitung einer späteren in-situ Stabilisierung dienen (siehe Nummer 2.12.4). Hierbei müssen
Technologien zum Einsatz kommen, die über den geltenden Stand der Technik, d.h. den in der Genehmigung
dargestellten Stand zur Deponiegaserfassung hinausgehen. Die geförderte Maßnahme muss die energetische
Nutzung des erfassten Deponiegases zum Ziel haben oder die Efzienz einer bestehenden energetischen
Nutzung signikant erhöhen.

Voraussetzung für die Förderung ist, dass die beantragten Maßnahmen dazu führen,

• dass der Gaserfassungsgrad um mindestens 25 Prozent gesteigert wird oder

• dass insgesamt mindestens 60 Prozent des auf der Deponie anfallenden Gases erfasst wird.

Die Einhaltung dieser Fördervoraussetzungen ist durch eine geeignete Potenzialstudie zu belegen (siehe
Nummer 2.6.2 dieser Richtlinie).

Zuwendungsfähig sind:

• Sachausgaben für Investitionen und für die Installation durch qualiziertes externes Fachpersonal,

• bauliche Maßnahmen im Bereich der Deponie, sofern diese ausschließlich für die Verbesserung des
Gaserfassungsprozesses der Deponie erforderlich sind und einer späteren aeroben in-situ-Stabilisierung
dienen,

• technische Einrichtungen und Aggregate zur verbesserten Fassung und Behandlung der Deponiegase,

• Ertüchtigung der bestehenden Gasbrunnen und der Neubau für den Betrieb notwendiger, zusätzlicher
Gasbrunnen,

• Technologien zur Verbesserung der Gasreinigung und -aufbereitung.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal 24 Monate.

2.12.4 Technologien zur aeroben in-situ-Stabilisierung von
Siedlungsabfalldeponien

Gefördert wird der Einsatz geeigneter Klimaschutztechnologien zur aeroben in-situ-Stabilisierung von
Siedlungsabfalldeponien oder einzelnen Abschnitten dieser Deponien, in denen vor dem 1. Juni 2005 in
erheblichem Umfang biologisch abbaubare Abfälle abgelagert wurden und deren Methanbildung soweit
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abgeklungen ist, dass eine energetische Nutzung des Deponiegases nicht mehr möglich ist, sowie bei
Altablagerungen. Es sollen Verfahren der Saug- oder Druckbelüftung sowie Kombinationen dieser
Belüftungsverfahren mit einer gezielten, bedarfsabhängigen Inltration von Wasser zum Einsatz kommen.

Das Treibhausgasminderungspotenzial der Maßnahmen muss mindestens 50% betragen und durch eine
Potenzialstudie (siehe Nummer 2.6 der vorliegenden Richtlinie) belegt sein, die nicht älter als zwei Jahre ist.

Zuwendungsfähig sind:

• Sachausgaben für Investitionen und für die Installation durch qualiziertes externes Fachpersonal,

• bauliche Maßnahmen im Bereich der Deponie, sofern diese ausschließlich für den Stabilisierungsprozess
der Deponie erforderlich sind,

• technische Einrichtungen und Aggregate für die Belüftung des Deponiekörpers und/oder eine gezielte
Inltration von Wasser,

• technische Einrichtungen und Aggregate zur Fassung und Behandlung der Prozessluft,

• Ertüchtigung der bestehenden Gasbrunnen und der Neubau für den Betrieb notwendiger, zusätzlicher
Gasbrunnen,

• Mess- und Regelungstechnik für die Prozesssteuerung, für das Monitoring sowie die
Emissionsüberwachung,

• die anfallenden Ausgaben für Investitionen und Installationen von einem oder mehreren Hilfsaggregaten,
mit denen unter Nutzung von gegebenenfalls im ersten Projektjahr noch zur Verfügung stehenden
Deponiegases Strom zur Eigennutzung erzeugt werden kann, mit einer maximalen Leistung von 15 kW
(Kilowatt) , mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität der Maßnahme.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal 18 Monate.

2.13 Kläranlagen

Voraussetzung für die Förderung der Nummern 2.13.2 bis 2.13.5 ist, dass die beantragten Einzelmaßnahmen
in einer zuvor durchgeführten Potenzialstudie als notwendig eingestuft wurden, um die in Nummer 2.6
genannten Ziele zu erreichen. Wenn bereits eine Studie nach den Maßgaben des Arbeitsblattes DWA-A 216
innerhalb der letzten beiden Jahre vor Antragstellung durchgeführt wurde und diese Studie die gleichen oder
übertreffende Ziele einhält, kann diese Studie ebenfalls Grundlage für die Förderung der Maßnahmen sein.
Darüber hinaus gilt, dass sich die Ablaufqualität einer Kläranlage durch die Maßnahmen nicht verschlechtern
darf. Dieser Grundsatz ist bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen zu berücksichtigen.

2.13.1 Klärschlammverwertung im Verbund
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Gefördert werden investive Maßnahmen an Abwasseranlagen, die die Schlammverwertung im Verbund zum
Ziel haben.

Zuwendungsfähig sind:

• Maßnahmen an Abwasseranlagen der Größenklasse IV bis V, die der Annahme (z.B. Laderampen,
Speicher), Weiterverarbeitung (z.B. Trocknung, Mischung) und Verwertung (z.B. Anlagen zur Faulung,
Verbrennung) des Klärschlamms dienen, der im Rahmen eines Verbundkonzepts von einer Vielzahl
kleinerer Kläranlagen gesammelt und zur geförderten Anlage transportiert wird,

• der Neubau von Vorklärbecken an Abwasseranlagen der Größenklasse I bis III, die bei bestehenden
Plänen der Zusammenarbeit mit anderen Anlagen zur gemeinsamen Schlammverwertung eine
verfahrenstechnische Umstellung ohne aerobe Schlammstabilisierung anstreben.

Es wird empfohlen, ein Ressourcenefzienz-Netzwerk gemäß den Inhalten von Nummer 2.5 im Rahmen des
Vorhabens zu etablieren.

Alle teilnehmenden Kläranlagen dürfen höchstens 50 km Luftlinie von einer zentralen Anlage entfernt sein.

Durch den Schlammtransport zwischen den Anlagen kann ein erhebliches Schlammtransportaufkommen
entstehen. Die Emissionen des nötigen Lieferverkehrs müssen bei der Antragstellung schlüssig abgeschätzt
und mit den voraussichtlichen Emissionsminderungen verrechnet werden. Die Emissionen dürfen im
Ergebnis nicht höher liegen als die erzielbaren Emissionsminderungen durch die Kooperation.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal 48 Monate.

2.13.2 Erneuerung der Belüftung

Gefördert werden die Erneuerung und Optimierung der Belüftungstechnik zur Senkung des Energiebedarfs
an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Maßnahmen zur Wärmerückgewinnung zur Steigerung der
Gesamtefzienz einer Abwasserbehandlungsanlage.

Zuwendungsfähig sind:

• der Austausch bestehender Kompressoren zur Belüftung durch neue, hochefziente, regelbare
Kompressoren mit energieefzienten Motoren der Efzienzklasse IE4 oder der Efzienzklasse IES2 nach
DIN EN 50598 für das Motorsystem aus Starter, Antriebsgerät und Motor oder deren spezischer
Leistungsbedarf nicht höher liegt als in der Potenzialstudie für diese Einzelmaßnahme zugrunde gelegt
und Möglichkeit zur Wärmeauskopplung in externe Prozesse,
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• Ausgaben zur Anschaffung von Mess-, Steuer- und Regeltechnik zur Anpassung der Drucklufterzeugung
an eine geeignete Messgröße (z.B. O2-, N2O-Gehalt im Belebungsbecken),

• Ausgaben für verfahrenstechnische Maßnahmen, z.B. efziente Anordnung der Belüftungssysteme im
Becken, optimierte Leitungsführung oder ähnliche Maßnahmen, die den Druckluftbedarf für die
Belebungsbecken dauerhaft senken,

• bei bestehenden hochefzienten Kompressoren ohne bestehende Wärmeauskopplung: Umbau der
Kompressoren auf die Möglichkeit der Wärmeauskopplung und Anbindung an einen geeigneten
Verbraucher sowie

• Ausgaben für die Installation bzw. Einrichtung durch qualiziertes externes Fachpersonal.

Voraussetzung für die Förderung ist, dass die beantragten Einzel-Maßnahmen in einer zuvor durchgeführten
Potenzialstudie als notwendig eingestuft wurden, um die in Nummer 2.6 genannten Ziele zu erreichen.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal 24 Monate.

2.13.3 Erneuerung von Pumpen und Motoren

Gefördert wird der Ersatz von wenig efzienten Pumpen und Motoren durch neue, hochefziente Pumpen
und Motoren. Dies gilt in allen Größenklassen von Abwasserbehandlungsanlagen sowie an die Kläranlage
angeschlossene Abwassernetze, bei denen erhebliche Mengen Energie vor allem für die Abwasserpumpen
benötigt werden. Gefördert werden Umbaumaßnahmen, durch die diese Energiemengen erheblich reduziert
werden.

Zuwendungsfähig sind:

• Ausgaben für den Austausch bestehender Motoren durch energieefziente Motoren der Efzienzklasse
IE4,

• Ausgaben für den Austausch bestehender Motoren durch drehzahlgeregelte Motoren der Efzienzklasse
IE3,

• Ausgaben für den Austausch bestehender Umwälzpumpen durch energieefziente Pumpen mit einem
Energieefzienzindex von EEI < 0,23 sowie für den Austausch bestehender Abwasserpumpen durch
energieefziente Pumpen mit Motoren der Efzienzklassen IE4 bzw. IE3 mit Frequenzumrichter,

• Ausgaben für Neu- und Umbaumaßnahmen im kommunalen Abwassernetz, die dem Rückbau von
Pumpen und Hebewerken dienen, z.B. die Umstellung von Pumpen auf Saugheber und die Schaffung von
Netzstrukturen, durch die mindestens 25% der für das Kanalnetz eingesetzten Energie bezogen auf den
Energieeinsatz der letzten drei Jahre eingespart werden können sowie

• Ausgaben für die Einrichtung und Durchführung durch qualiziertes externes Fachpersonal.
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Voraussetzung für die Förderung ist, dass die beantragten Einzel-Maßnahmen in einer zuvor durchgeführten
Potenzialstudie als notwendig eingestuft wurden, um die in Nummer 2.6 genannten Ziele zu erreichen. Für
Maßnahmen im Abwassernetz muss die Potenzialstudie für das betrachtete Abwassereinzugsgebiet
(Abwassernetz) und die daran angeschlossene Kläranlage erstellt worden sein. Sie muss so ausgestaltet sein,
dass die darin enthaltenen Maßnahmen sowohl die beiden Ziele für die Kläranlage, als auch das Ziel 25%
Energieeinsparung im Abwassernetz erreichen.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal zwölf Monate. Für Projekte, die Neu- und
Umbaumaßnahmen im kommunalen Abwassernetz beinhalten, beträgt der Bewilligungszeitraum in der
Regel maximal 24 Monate.

2.13.4 Neubau einer Vorklärung und Umstellung der
Klärschlammbehandlung auf Faulung

Gefördert wird für alle Kläranlagen-Größenklassen die Umstellung von aerober zu anaerober
Klärschlammbehandlung durch Faulung mit dem Ziel der Methangewinnung zur Energieproduktion. Durch
die Förderung einer Vorklärung sowie der Infrastruktur für die Klärschlamm-Faulung soll die Anzahl an
Abwasseranlagen mit Faulung erheblich gesteigert werden.

Zuwendungsfähig sind:

• Ausgaben für den Neubau von:

• Vorklärbecken,

• Faultürmen,

• Schlammtransportinfrastruktur (z.B. Schlammpumpen, Leitungen),

• Gaspufferspeichern,

• Ausgaben für die Einrichtung durch qualiziertes externes Fachpersonal.

Voraussetzung für die Förderung ist, dass

• die Abwasseranlage zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht über die Möglichkeit der lokalen
Klärschlammfaulung verfügt;

• die Klärschlammstabilisierung zum Zeitpunkt der Antragstellung mittels aerober
Klärschlammstabilisierung oder Kaltfaulung erfolgt;

• die nach erfolgter Umstellung der Klärschlammfaulung erzeugten Gasmengen sinnvoll in Form von Kraft-
Wärme-Kopplung, Einspeisung in öffentliche Netze oder zur weiteren kommunalen Nutzung genutzt
werden;
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• die beantragten Einzel-Maßnahmen in einer zuvor durchgeführten Potenzialstudie als notwendig
eingestuft wurden, um die in Nummer 2.6 genannten Ziele zu erreichen.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal 48 Monate.

2.13.5 Verfahrenstechnik

Gefördert wird die Anwendung innovativer, neuer Verfahren der Abwasserreinigung zur Reduktion des
Energieverbrauchs gegenüber bestehenden Systemen.

Zuwendungsfähig sind:

• Verfahren zur Stickstoffelimination im Schlammwasser vor der Rückführung in die biologische
Abwasserreinigung (Deammonikation), konkret:

• Ausgaben für die Anschaffung von Leitungen und Pumpen für die Nebenstrecke,

• Ausgaben für eine kontinuierlich betriebene Stickstoffelemination oder einen sequenziell beschickten
Reaktor zur Stickstoffelemination (SBR-Anlage),

• Ausgaben für vergleichbare hochefziente Verfahrenskombinationen, die bei gleichbleibender oder
verbesserter Reinigungsqualität mindestens 25% der Energie für die Belebungsbecken einsparen.
Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Wirkung der Maßnahmen in der vorgeschalteten
Potenzialstudie beschrieben und quantiziert wird,

• Ausgaben für die Einrichtung durch qualiziertes externes Fachpersonal.

Voraussetzung für die Förderung ist, dass

• die zu installierende energieefziente Verfahrungstechnik die Reinigungsleistung der Abwasseranlage
nicht einschränkt;

• die beantragten Einzel-Maßnahmen in einer zuvor durchgeführten Potenzialstudie als notwendig
eingestuft wurden, um die in Nummer 2.6 genannten Ziele zu erreichen.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal 36 Monate.

2.14 Trinkwasserversorgung

2.14.1 Energieefziente Aggregate (Einzelkomponenten) in der
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Trinkwasserversorgung

Gefördert werden der Austausch bestehender Pumpen- bzw. Ventilatorsysteme in der
Trinkwasserversorgung und die Nachrüstung von Motoren mit Frequenzumformern. Zudem werden eine
hydraulische Betriebsoptimierung und die Installation von Mess-, Regel- und Steuertechnik gefördert.
Pumpen- bzw. Ventilatorsysteme beinhalten alle Bauteile inklusive der Hydraulik, Motoren,
Frequenzumrichter, EMV-Filter und der entsprechenden Verbindungsleitungen.

Folgende Voraussetzungen müssen für die Förderung erfüllt werden:

• der Motor muss mindestens die Efzienzklasse IE4 aufweisen;

• der Motor muss mindestens die Efzienzklasse IE3 aufweisen, wenn er drehzahlgeregelt ist;

• der Motor wird in die Steuerung der Leitwarte eingebunden;

• die neu eingebauten Pumpen oder Ventilatoren werden bedarfsgerecht dimensioniert (keine
Sicherheitsaufschläge);

• der Gesamtwirkungsgrad des Pumpen- bzw. Ventilatorsystems muss sich um mindestens 10% erhöhen
und darf im Ergebnis 70% nicht unterschreiten. Bei Pumpen, die weniger als 80 m³/h fördern, muss sich
der Gesamtwirkungsgrad um mindestens 10% erhöhen und darf im Ergebnis 65% nicht unterschreiten,
sofern moderne drehzahlgeregelte Antriebe verwendet werden. Dies ist bei Pumpen in Anlehnung an die
DIN EN 9906 zu überprüfen und nachzuweisen;

• die Mess-, Steuer und Regeltechnik ermöglicht die Ermittlung und Überwachung des
Gesamtwirkungsgrads. Mess-, Regel- und Steuertechnik ist für den bedarfsgerechten Betrieb des
Frequenzumformers zu installieren. Bei der Messtechnik ist auf Verfahren zurückzugreifen, die die
Druckverluste nicht erhöhen.

Zuwendungsfähig sind:

• Ausgaben für die Anschaffung und den Austausch von Pumpen, Ventilatoren, Motoren,
Frequenzumrichter, Mess- und Regeltechnik,

• Ausgaben für die Betriebsoptimierung und bedarfsgerechte Dimensionierung durch qualiziertes externes
Fachpersonal,

• Ausgaben für die Anschaffung und Installation von MSR-Technik in Höhe von maximal 20% der Ausgaben
für Investitionen und Betriebsoptimierung,

• Ausgaben für die Demontage und fachgerechte Entsorgung der zu ersetzenden Anlagenkomponenten
durch qualiziertes externes Fachpersonal.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal 24 Monate.
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2.14.2 Systemische Optimierung in der Trinkwasserversorgung

Gefördert werden Investitionen in die Modernisierung von Trinkwasserversorgungsanlagen sowie
Optimierungsdienstleistungen. Zuwendungsfähig sind folgende Maßnahmenbereiche:

• In der Wassergewinnung und -aufbereitung:

• Brunnen- und Rohrnetzbewirtschaftung (Identikation und Vorrang von Brunnen mit geringerem
spezischem Energieverbrauch, Vergleichmäßigung der Förderung),

• Einsatz von Hebeanlagen, sofern dies zu einer günstigeren Bewirtschaftung von Brunnen führt
(geringerer Energieverbrauch),

• Einsatz von Horizontallterbrunnen gegenüber Vertikallterbrunnen,

• dynamische Steuerung der Pumpen (Verbesserung durch parallele Schaltung von Pumpen durch den
Einsatz von drehzahlvariablen Pumpen etc.),

• Reduzierung von Druckverlusten (z.B. durch Ausbau von unnötigen Rückschlagventilen, Anpassung von
Leitungsquerschnitten an die Fördermenge, Ersatz von Krümmern, Austausch von Sensorik in der
Volumenstrommessung),

• Reduzierung des Belüftungsstrombedarfs in der Wasseraufbereitung durch Einsatz passiver Belüftung.

• In der Reinwasserverteilung:

• Optimierung und dynamische Steuerung der Pumpen (Parallele Schaltung von Pumpen, Einsatz von
Pumpen mit drehzahlvariablen Motoren),

• Optimierung der Rohrleitungsführung über die gängige Instandhaltungspraxis hinaus mit Blick auf
Energieeinsparung (Reduktion von Druckverlusten),

• Reduzierung von Druckverlusten (z.B. durch Ausbau von Rückschlagventilen, die nicht notwendig sind,
Anpassung von Leitungsquerschnitten an die Fördermenge, Reduktion von Drosseleinrichtungen und
Widerständen),

• Optimierung der Fließgeschwindigkeit,

• Maßnahmen zur Reduktion von Wasserverlusten,

• Maßnahmen zur hydraulischen Optimierung der Versorgungsnetze (Ringschluss bei unterschiedlich
stark belasteten Strängen, Unterteilung des Netzes in unterschiedliche Druckzonen und Abstimmung
der Pumpenförderung darauf).

• In der Wasserspeicherung:

• Behälterbewirtschaftung (Ausnutzung des Betriebsspeichervolumens) zur Vergleichmäßigung des
Betriebs,

• Kontrolle des Restdrucks im Behältereinlauf und gegebenenfalls Anpassung der Druckverhältnisse in
der Aufbereitung.
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Folgende Voraussetzungen müssen für die Förderung erfüllt werden:

• Die beantragten Maßnahmen müssen in einer zuvor durchgeführten Potenzialstudie gemäß Nummer 2.6
beschrieben und quantiziert werden. In der Potenzialstudie ist nachzuweisen, dass durch die
zuwendungsfähigen Maßnahmen der spezische Energieverbrauch pro m³ Trinkwasser um 20% reduziert
werden kann, bei gleichbleibender Wasserqualität;

• werden bei der systemischen Optimierung Einzelkomponenten verbaut, die gemäß Nummer 2.14.1
gefördert werden, gelten die in Nummer 2.14.1 festgeschriebenen Efzienz-Vorgaben.

Zuwendungsfähig sind:

• Ausgaben für Investitionen in den Neu- und Umbau bei der Wassergewinnung und -aufbereitung, der
Reinwasserverteilung und der Wasserspeicherung, die geeignet sind, Energieeinsparungen zu erreichen,
sowie deren Installation durch qualiziertes externes Fachpersonal,

• Ausgaben für die Betriebsoptimierung durch qualiziertes externes Fachpersonal, Ausgaben für die
Anschaffung und den Austausch von Pumpen, Ventilatoren, Motoren, Frequenzumrichtern, Mess- und
Regeltechnik durch qualiziertes externes Fachpersonal.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal 36 Monate.

2.15 Rechenzentren

Gefördert werden Investitionen und Optimierungsdienstleistungen, die die Energie- und Ressourcenefzienz
eines Rechenzentrums deutlich erhöhen.

Es kann sich um folgende Maßnahmen handeln:

• Optimierungsmaßnahmen und Investitionen an bestehender Infrastruktur in Rechenzentren (z.B.
Nutzung freier Kühlung, Wärmestromführung, Erhöhung der Betriebstemperaturen, Abwärmenutzung,
Bedarfssteuerung, Verbesserung der Server-Auslastung),

• Investitionen zum Ersatz einzelner oder mehrerer Hardwarekomponenten in Rechenzentren und
Serverräumen (insbesondere Server, Kälteanlagen, Kühlsysteme, Geräte für die unterbrechungsfreie
Stromversorgung im Notfall, efziente Netzteile und/oder intelligente Power Distribution Units) inklusive
der notwendigen Optimierungsdienstleistungen,

• Optimierungsmaßnahmen und Investitionen zur Schaffung der Voraussetzung einer Zertizierung des
Rechenzentrums mit dem Blauen Engel,

• Investitionen in Messtechnik und Komponenten für ein Energiemonitoring,
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• Ausgaben zur Durchführung von Mitarbeiterschulungen zum energieefzienten Betrieb des
Rechenzentrums.

Voraussetzungen für eine Förderung sind, dass

• für die jeweiligen ersetzten und/oder optimierten Komponenten die entsprechenden Anforderungen des
Umweltzeichens Blauer Engel für energieefzienten Rechenzentrumsbetrieb (DE-UZ 161) eingehalten
werden, soweit diese anwendbar sind;

• beim Antrag bestätigt wird, dass für die zu ersetzenden, zuwendungsfähigen IT (Informationstechnik)
-Komponenten (insbesondere Server) ein funktionaler oder technischer Erneuerungsbedarf besteht. Eine
Leistungssteigerung der Komponenten ist nur zulässig, wenn die Steigerung (z.B. der Rechenleistung von
Servern, des Speichervolumens von Storage-Systemen oder der Bandbreite oder Anzahl der Ports von
Netzwerktechnik) maximal 100% des ursprünglichen Werts oder alternativ der Energieverbrauch der
erneuerten Technik maximal 50% des ursprünglichen Energieverbrauchs beträgt. Dies ist beim Antrag
durch Angabe der technischen Daten (Bestand/Planung) im Antragsformular zu bestätigen;

• der Antragsteller sicherstellt, dass im Bewilligungszeitraum ein Energiemonitoring entsprechend der
Anforderungen des Blauen Engels (kontinuierliche Messung der elektrischen Leistung und des
Energiebedarfs der wesentlichen Komponenten, Erfassung und Auswertung der Auslastung der Server
und des Speichersystems) im Rechenzentrum eingeführt wird. Für kleine Rechenzentren bzw.
Serverräume mit einer elektrischen Anschlussleistung der IT (Informationstechnik) -Technik von <= 10
kWel oder die einen jährlichen Gesamtstromverbrauch (einschließlich Klimatisierung) von kleiner als 130
MWh/a aufweisen, ist ein reduziertes Energie-Monitoring ausreichend, das die relevanten Messungen
mindestens monatlich durchführt und diese jährlich dokumentiert;

• ein Energieefzienzbericht nach den Anforderungen des Blauen Engels erstellt wird (unabhängig davon,
ob eine Zertizierung nach dem Umweltzeichen angestrebt wird).

Zuwendungsfähig sind:

• Ausgaben für Investitionen inklusive Demontage und fachgerechter Entsorgung der zu ersetzenden
Anlagenkomponenten,

• Ausgaben für die energetische Optimierung des Rechenzentrums sowie zur Durchführung von
Mitarbeiterschulungen sowie

• Ausgaben für die Installation durch qualiziertes externes Fachpersonal.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal zwölf Monate.

2.16 Weitere investive Maßnahmen für den Klimaschutz
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Gefördert werden die in der folgenden Auistung genannten Klimaschutzmaßnahmen:

2.16.1 Rückbau inefzienter zentraler Warmwasserbereitungssysteme mit hohen Verlusten kombiniert
mit dem Einsatz dezentraler Warmwasserbereiter an einigen wenigen Verbrauchsschwerpunkten.
Zudem wird die Sanierung und Anpassung inefzienter zentraler Warmwasserbereitungsanlagen an den
tatsächlichen Warmwasserbedarf gefördert,

2.16.2 Austausch nicht regelbarer Pumpen gegen regelbare Hochefzienzpumpen für das Beckenwasser
in Schwimmbädern,

2.16.3 Einbau von Komponenten der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik in Verbindung mit einer
Gebäudeleittechnik zur Gebäudeautomation,

2.16.4 Einbau außenliegender Verschattungsvorrichtungen mit Tageslichtnutzung (nur wenn eine aktive
Kühlung bereits vorhanden ist oder durch die Maßnahme ein nachweislich notwendiger Einbau einer
aktiven Kühlung vermieden werden kann),

2.16.5 Austausch von Elektrogeräten zur Erwärmung, Kühlung und Reinigung in Schul- und Lehrküchen,
Fach- und Technikräumen (z.B. Bio- oder Chemieraum) sowie in Kindertagesstätten durch Geräte der
höchsten Efzienzklasse.

Zuwendungsfähig sind:

Sach- und Personalausgaben für die Beschaffung und die Installation (Montage) sowie die Demontage der
genannten Technologien durch qualiziertes externes Fachpersonal.

Um die Mindestzuwendung zu erreichen, können mehrere Maßnahmen in einem Antrag gemeinsam
beantragt werden.

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel maximal zwölf Monate.

3 Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind:

• Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) und Zusammenschlüsse, an denen ausschließlich
Kommunen beteiligt sind,

• Betriebe, Unternehmen und sonstige Organisationen mit mindestens 25% kommunaler Beteiligung; für
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kommunale Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit ist die jeweilige Kommune
antragsberechtigt,

• öffentliche, gemeinnützige und religionsgemeinschaftliche Kindertagesstätten und Schulen bzw. deren
Träger,

• öffentliche, gemeinnützige und religionsgemeinschaftliche Hochschulen bzw. deren Träger,

• Religionsgemeinschaften mit Körperschaftsstatus sowie deren Stiftungen,

• öffentliche und freie, gemeinnützige Jugendwerkstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe,
die nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch anerkannt sind, bzw. deren Träger.

Für das Fördermodul Investive Förderschwerpunkte (inklusive vorgelagerter Potenzialstudien gemäß
Nummer 2.6) sind darüber hinaus antragsberechtigt:

• kulturelle Einrichtungen in gemeinnütziger Trägerschaft,

• Sportvereine mit Gemeinnützigkeitsstatus, die im Vereinsregister eingetragen sind,

• Werkstätten für behinderte Menschen bzw. deren Träger.

Für den Förderschwerpunkt „Fokusberatung“ gemäß Nummer 2.1 sind zusätzlich fachkundige, externe
Dienstleister (juristische Personen) antragsberechtigt, die beabsichtigen, eine Fokusberatung zu leisten.

Für den Förderschwerpunkt „Kommunale Netzwerke“ gemäß Nummer 2.5 ist ausschließlich
antragsberechtigt, wer beabsichtigt, als Netzwerkmanagerin oder Netzwerkmanager tätig zu werden.
Antragsberechtigt sind juristische Personen, die über ausreichende wirtschaftliche und zeitliche Ressourcen,
die erforderliche Zuverlässigkeit sowie die fachliche Kompetenz zum Aufbau und Betrieb eines zu
fördernden Netzwerks verfügen. Dies können auch Energie-, Klimaschutz- oder
Ressourcenefzienzagenturen sein. Für Ressourcenefzienz-Netzwerke sind auch die an einem
Klärschlamm-Verbund beteiligten Rechtspersonen antragsberechtigt, sofern diese zu mindestens 25% in
kommunaler Beteiligung stehen. Bei Antragstellung ist ein Ansprechpartner festzulegen und auf die
Qualikationen des Ansprechpartners einzugehen.

Für den Förderschwerpunkt „Intelligente Verkehrssteuerung“ gemäß Nummer 2.11.3 und die Potenzialstudie
„Digitalisierung“ mit Fokus intelligente Verkehrssteuerung gemäß Nummer 2.6.6 sind auch die mit der
Wahrnehmung von Aufgaben der Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit
Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr betrauten Stellen im Sinne von § 1 des

Regionalisierungsgesetzes1) (Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs) antragsberechtigt.

Für die Förderschwerpunkte zur „Abfallentsorgung“ gemäß Nummer 2.12 und die Potenzialstudien
„Abfallentsorgung“ gemäß Nummer 2.6.1 sowie „Siedlungsabfalldeponien“ gemäß Nummer 2.6.2 sind auch
Unternehmen antragsberechtigt, die einen kommunalen Entsorgungsauftrag übernommen haben.
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Für die Förderschwerpunkte zu „Kläranlagen“ gemäß Nummer 2.13 und „Trinkwasserversorgung“ gemäß
Nummer 2.14 sowie für die Potenzialstudie „Abwasserbehandlungsanlagen“ gemäß Nummer 2.6.3 und die
Potenzialstudie „Trinkwasser“ gemäß Nummer 2.6.4 sind öffentlich-rechtlich organisierte
Wasserwirtschaftsverbände kommunalen Zweckverbänden gleichgestellt und damit antragsberechtigt.

4 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

Zuwendungsfähig sind nur Vorhaben, die die allgemeinen und besonderen Förderziele und -bedingungen
dieser Richtlinie erfüllen. Darüber hinaus haben Antragsteller bzw. deren Vorhaben die nachfolgenden
Voraussetzungen zu erfüllen:

a) Der Antragsteller muss über eine ausreichende personelle sowie nanzielle Kapazität zur Durchführung
des Vorhabens verfügen.

b) Die Finanzierung des gesamten Vorhabens muss sichergestellt sein. Es muss bestätigt werden, dass die
Eigenmittel aufgebracht werden können. Drittmittel (z.B. Zuschussförderungen und Förderkredite), die zur
Finanzierung des Vorhabens ergänzend herangezogen werden, müssen ausgewiesen werden.

c) Über das Vermögen des Antragstellers darf kein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden sein.
Antragsteller und, sofern der Antragsteller eine juristische Person ist, die verantwortlichen natürlichen
Personen dürfen keine eidesstattliche Versicherung nach § 802c der Zivilprozessordnung oder § 284 der
Abgabenordnung abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpichtet sein.

d) Eine Zuwendung darf nicht gewährt werden, wenn der Antragsteller zum Zeitpunkt der Bewilligung mit
dem Vorhaben bereits begonnen hat. Gemäß der Verwaltungsvorschrift Nummer 1.3 zu § 44 BHO gilt der
Abschluss eines der Ausführung des Vorhabens zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags als
Vorhabenbeginn. Dies gilt auch für Verträge, die unter Vorbehalt einer Zuwendungsgewährung geschlossen
werden. Mit Antragstellung hat der Antragsteller ausdrücklich zu erklären, dass mit dem Vorhaben noch
nicht begonnen und noch kein der Ausführung des Vorhabens zuzurechnender Vertrag abgeschlossen wurde.

e) Vergabeverfahren für Leistungen und/oder Lieferungen im Rahmen des Vorhabens, für das eine Förderung
nach dieser Richtlinie beantragt wird, sollen erst nach Erhalt des schriftlichen Zuwendungsbescheids
begonnen werden. Soweit bereits vor Erhalt des Zuwendungsbescheids der Ausführung des Vorhabens
zuzurechnende Leistungen und/oder Lieferungen ausgeschrieben werden und/oder Angebote eingeholt
werden, wird eine Zuwendung nur gewährt, wenn

• der Antragsteller mit Antragstellung ausdrücklich versichert, dass die Nummer 3 ANBest-GK bzw. die
Nummer 3 ANBest-P beachtet wurden, und

• in der Ausschreibung bzw. einer Aufforderung zur Abgabe von Angeboten ausdrücklich darauf
hingewiesen wird, dass eine Zuschlagserteilung bzw. ein Vertragsabschluss nur bei Bewilligung der
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beantragten Zuwendung erfolgt.

Ein Verstoß gegen Nummer 3 ANBest-P bzw. Nummer 3 ANBest-GK kann zur Aufhebung des
Zuwendungsbescheids auch mit Wirkung für die Vergangenheit sowie zur Rückforderung bereits
ausgezahlter Fördermittel sowie deren Verzinsung führen.

5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

Die Förderung erfolgt durch eine nicht rückzahlbare, anteilige Zuwendung (Zuschuss) zu den
zuwendungsfähigen Ausgaben nach Maßgabe dieser Richtlinie.

Die Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben muss so bemessen sein, dass sich die jeweilige
Mindestzuwendung ergibt.

Finanzschwache Kommunen können vorbehaltlich der beihilferechtlichen Zulässigkeit (siehe Nummer 6.1)
eine erhöhte Förderquote nach Maßgabe dieser Richtlinie erhalten. Als nanzschwach gelten Kommunen,
die

a) an einem landesrechtlichen Hilfs- oder Haushaltssicherungsprogramm teilnehmen, oder

b) denen die Finanzschwäche durch die Kommunalaufsicht bescheinigt wird.

Für das Vorliegen der Voraussetzungen von Finanzschwäche ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen.

In den technischen Anlagen und Gebäuden von Kindertagesstätten, Schulen, Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe, Jugendwerkstätten sowie Sportstätten (KSJS; darunter fallen im Rahmen dieser Richtlinie auch
Freibäder und Schwimmhallen) liegen besonders hohe Potenziale zu direkter Energieeinsparung und zur
nachhaltigen Reduktion von Treibhausgasemissionen. Um diese Potenziale kurzfristig zu erschließen, wird
den genannten Einrichtungen bzw. ihren Trägern eine um fünf Prozentpunkte erhöhte Förderquote für die
investiven Klimaschutzmaßnahmen gemäß den Nummern 2.8, 2.9, 2.10, 2.11.1, 2.11.2 (ausschließlich
Radabstellanlagen), 2.15 sowie Nummer 2.16 gewährt.

Antragsteller aus den vier Braunkohlerevieren, die im Abschlussbericht der Kommission „Wachstum,
Strukturwandel und Beschäftigung“ (Stand Januar 2019) geograsch deniert sind, können unter Einhaltung
des Eigenanteils gemäß Nummer 6.4 eine um 15 Prozentpunkte erhöhte Förderquote erhalten, sofern
beihilferechtliche Vorgaben (siehe Nummer 6.1) dem nicht entgegenstehen. Für die Förderschwerpunkte
„Fokusberatung“ gemäß Nummer 2.1 und „Kommunale Netzwerke – Netzwerkphase“ gemäß Nummer 2.5.2
kann die erhöhte Förderquote nur beantragt werden, wenn die zu beratende Institution beziehungsweise alle
Netzwerkteilnehmer in den genannten Braunkohlerevieren ansässig ist/sind.
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Für Fördermaßnahmen gemäß Nummer 2.11.2 Buchstabe g) kann eine um 20 Prozentpunkte erhöhte
Förderquote beantragt werden, wenn sich die zu errichtende Radabstellanlage innerhalb eines Radius von
100 Metern von einem Bahnhof oder einem Haltepunkt bendet.

Förderschwerpunkt Förderquote
(FQ)

Mindestzuwendung
(Euro)

FQ für
nanzschwache
Kommunen

Strategische
Förderschwerpunkte

     

2.1 Fokusberatung 65% 5.000 90%

2.2
Energiemanagementsysteme1)

40% 5.000 65%

2.3
Umweltmanagementsysteme

40% 5.000 65%

2.4.1 Energiesparmodelle 65% 10.000 90%

2.4.2 Starterpaket
Energiesparmodelle

50% 5.000 65%

2.5 Kommunale Netzwerke2) s.u. s.u. s.u.
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Förderschwerpunkt Förderquote
(FQ)

Mindestzuwendung
(Euro)

FQ für
nanzschwache
Kommunen

2.6 Potenzialstudien 50% 10.000 70%

2.7.1 Erstvorhaben
Klimaschutzkonzepte und
Klimaschutzmanagement

65% 10.000 90%

2.7.2 Anschlussvorhaben
Klimaschutzkonzepte und
Klimaschutzmanagement

40% 10.000 55%

2.7.3 Ausgewählte
Maßnahme3)

50% 10.000 50%

Investive
Förderschwerpunkte

     

2.8.1 Beleuchtung mit zeit-
oder präsenzabhängiger
Schaltung

20% 5.000 25%

2.8.2 Beleuchtung mit Technik
zur adaptiven Nutzung

25% 5.000 30%
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Förderschwerpunkt Förderquote
(FQ)

Mindestzuwendung
(Euro)

FQ für
nanzschwache
Kommunen

2.8.3 Lichtsignalanlagen 20% 5.000 25%

2.9 Beleuchtung Innen und
Halle

25% 5.000 30%

2.10 Raumlufttechnische
Anlagen

25% 5.000 30%

2.11.1 Mobilitätsstationen 40% 5.000 60%

2.11.2 Verbesserung des
Radverkehrs5)

40% 5.000 60%

2.11.3 Intelligente
Verkehrssteuerung3)

30% – 40%

2.12.1 Maßnahmen zur
Getrenntsammlung von
Gartenabfällen3)

40% 5.000 40%
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Förderschwerpunkt Förderquote
(FQ)

Mindestzuwendung
(Euro)

FQ für
nanzschwache
Kommunen

2.12.2 Neubau von
Vergärungsanlagen zur
Bioabfallbehandlung6)

40% 10.000 40%

2.12.3
Siedlungsabfalldeponien
(Deponiegaserfassung)

50% 50.000 60%

2.12.4
Siedlungsabfalldeponien (in-
situ-Stabilisierung)

50% 10.000 60%

2.13.1
Klärschlammverwertung im
Verbund3)

30% 10.000 40%

2.13.2 Erneuerung der
Belüftung in
Abwasseranlagen3)

30% 5.000 40%

2.13.3 Erneuerung von
Pumpen und Motoren in
Abwasseranlagen3)

30% 5.000 40%
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Förderschwerpunkt Förderquote
(FQ)

Mindestzuwendung
(Euro)

FQ für
nanzschwache
Kommunen

2.13.4 Neubau Vorklärung und
Umstellung auf Faulung4)

30% 10.000 40%

2.13.5 Verfahrenstechnik in
Abwasseranlagen3)

30% 5.000 40%

2.14.1 Energieefziente
Aggregate in der
Trinkwasserversorgung3)

30% 5.000 40%

2.14.2 Systemische
Optimierung in der
Trinkwasserversorgung3)

20% 5.000 30%

2.15 Rechenzentren 40% 5.000 50%

2.16 Weitere investive
Maßnahmen

40% 5.000 50%

Die Förderquoten gemäß der voranstehenden Tabelle werden für Anträge, die im Zeitraum vom 1. August
2020 bis zum 31. Dezember 2021 gestellt werden, um jeweils zehn Prozentpunkte erhöht.
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Die maximale Förderquote für nach Maßgabe dieser Richtlinie gewährte Zuwendungen kann höchstens 100
Prozentpunkte betragen.

1) Die zuwendungsfähigen Brutto-Ausgaben für fachkundige externe Dritte zur Durchführung einer
Gebäudebewertung sind in der Regel beschränkt auf:

• 1.200 Euro für Gebäude bis zu 1.000 m² Bruttogeschossäche (BGF),

• 1.800 Euro für Gebäude von 1.000 m² bis 3.000 m² BGF,

• 2.400 Euro für Gebäude über 3.000 m² BGF.

Gebäudebewertungen können für maximal 100 Gebäude beantragt werden. Untersuchungen von Gebäuden,
die nach dem Jahr 2002 errichtet oder bereits umfassend energetisch saniert wurden, sind nicht
zuwendungsfähig. Antragsteller, die mehr als 100 Liegenschaften besitzen, müssen die verschiedenen
Gebäudetypen sinnvoll „clustern“ und daraus maximal 100 Gebäude auswählen.

2) Für die Gewinnungsphase gemäß Nummer 2.5.1 wird die Zuwendung in Höhe von 100% der
zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt, höchstens jedoch 3.000 Euro pro Netzwerk-Projekt.

Für die Netzwerkphase gemäß Nummer 2.5.2 beträgt die Höhe der Zuwendung 60% der zuwendungsfähigen
Ausgaben. Im ersten Förderjahr jedoch maximal 20.000 Euro pro Netzwerkteilnehmer und in den
Folgejahren maximal 10.000 Euro pro Netzwerkteilnehmer.

Die Auszahlung der Förderung erfolgt ausschließlich an den Zuwendungsempfänger. Der
Zuwendungsempfänger wird im Zuwendungsbescheid verpichtet, die Zuwendung entsprechend dem
Förderziel zu verwenden und alle Zuwendungen an den Zusammenschluss der Netzwerkteilnehmer
weiterzuleiten (Nummer 12 der Verwaltungsvorschrift zu § 44 BHO).

Für die Gewinnungsphase erfolgt die Auszahlung des Zuschusses nach Überprüfung der
Verwendungsnachweise.

3) Die maximale Höhe des Investitionszuschusses beträgt 200.000 Euro.

4) Die maximale Höhe des Investitionszuschusses beträgt 500.000 Euro.

5) Die Förderquote für Nummer 2.11.2 Buchstabe d) – „hochefziente Beleuchtung für bestehende oder
geförderte Wege für den Radverkehr“ – entspricht den Förderquoten der Nummer 2.8.1 bzw. Nummer 2.8.2.

6) Die maximale Höhe des Investitionszuschusses beträgt 600.000 Euro.
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6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Beihilferechtliche Grundlagen

Die Beurteilung, ob eine Beihilfe vorliegt, erfolgt auf der Grundlage der „Bekanntmachung der Kommission
zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union“, (ABl. C 262 vom 19.7.2016, S. 1). Sollte die Zuwendung als staatliche Beihilfe im Sinne
des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV (Vertrag über die
Arbeitsweise der Europäischen Union) ) einzustufen sein, erfolgt die Förderung entweder

a) als Umweltschutzbeihilfe auf Grundlage von Abschnitt 7 bzw. Beihilfen für lokale Infrastrukturen nach
Abschnitt 13 der Verordnung (EU (Europäische Union) ) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, AGVO,
ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1) oder

b) als De-minimis-Beihilfe auf Grundlage der Verordnung (EU (Europäische Union) ) Nr. 1407/2013 über die
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-
minimis-Beihilfen (De-minimis-Verordnung, ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1).

Zu Buchstabe a:

Erhaltene Förderungen werden gemäß Artikel 9 AGVO veröffentlicht und können durch die Kommission im
Einzelfall gemäß Artikel 12 AGVO geprüft werden.

Keine Förderung wird gewährt zu Gunsten

• von Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c AGVO und

• von Unternehmen, die aufgrund einer früheren Kommissionsentscheidung zur Feststellung der
Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 1
Absatz 4 Buchstabe a AGVO einer Rückforderungsanordnung unterliegen.

Einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der
Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von demselben Mitgliedstaat gewährten Beihilfe und
ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, darf keine Förderung nach dieser
Richtlinie gewährt werden.

Die Höhe der Zuwendung richtet sich nach den jeweils einschlägigen Regelungen über die beihilfefähigen
Kosten und die zulässige Beihilfehöchstintensität der Artikel 36, 37, 38, 40, 41, 47, 49, 55 und 56 AGVO.
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Zu Buchstabe b:

Mit der Antragstellung hat der Zuwendungsempfänger anzugeben, ob und wenn ja in welcher Höhe er De-
minimis-Beihilfen in den letzten drei Steuerjahren erhalten hat. Die Höhe der Förderung nach Nummer 5
wird gegebenenfalls soweit reduziert, dass sie zusammen mit anderen De-minimis-Beihilfen des
Zuwendungsempfängers im laufenden und den zwei davorliegenden Steuerjahren die Summe von 200.000
Euro nicht übersteigt.

6.2 Nebenbestimmungen

Bestandteil eines Zuwendungsbescheides auf Ausgabenbasis werden die Allgemeinen Nebenbestimmungen
für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) oder für Gebietskörperschaften die Allgemeinen
Nebenbestimmungen

für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von
Gebietskörperschaften (ANBest-Gk), soweit diese Richtlinie nichts Abweichendes regelt.

6.3 Weitere Förderbedingungen

Die Zweckbindungsfrist bei investiven Maßnahmen beträgt fünf Jahre nach Abnahme der Leistung. Sollten
sich in diesem Zeitraum Änderungen in den Eigentumsverhältnissen ergeben, sind diese unverzüglich dem
Projektträger anzuzeigen.

Die Antragsteller bzw. Zuwendungsempfänger erklären sich damit einverstanden, dass das BMU
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) :

a) auf Verlangen den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, andere Ausschüsse und
Mitglieder des Deutschen Bundestages über Anträge bzw. Zuwendungen informiert;

b) Pressemitteilungen über das bewilligte Vorhaben herausgibt;

c) geförderte Vorhaben auf Fachveranstaltungen präsentiert oder Pressetermine vor Ort durchführt;

d) die Daten des Zuwendungsempfängers für die Auswertung der Förderaktivitäten, für die
Öffentlichkeitsarbeit oder für die Zusammenarbeit mit anderen durch das BMU (Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) geförderten Vorhaben an durch das Ministerium
beauftragte oder geförderte Organisationen weitergibt.

6.4 Kumulierbarkeit
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Die Kumulierung mit Drittmitteln, Zuschussförderungen und Förderkrediten anderer Geber ist möglich,
sofern beihilferechtliche Vorgaben (siehe Nummer 6.1) dem nicht entgegenstehen. Insbesondere darf im
Falle einer Kumulierung mit anderen Förderungen weder der maximale nach der AGVO für die betreffende
Beihilfe geltende Betrag bzw. die für diese Beihilfe geltende Beihilfeintensität noch der De-minimis-
Beihilfen-Höchstbetrag überschritten werden.

Antragsberechtigte gemäß Nummer 3 müssen Eigenmittel in Höhe von mindestens 15% des
Gesamtvolumens der zuwendungsfähigen Ausgaben einbringen. Der Eigenanteil für nanzschwache
Kommunen gemäß Nummer 5 beträgt mindestens 10% des Gesamtvolumens der zuwendungsfähigen
Ausgaben. Für Anträge, die auf der Grundlage dieser Richtlinie zwischen dem 1. August 2020 und dem 31.
Dezember 2021 gestellt werden, reduziert sich die notwendige Eigenbeteiligung auf 5% des
Gesamtvolumens. Finanzschwache Kommunen sind im genannten Zeitraum von der Picht der Erbringung
einer Eigenbeteiligung befreit.

Soweit keine Vollnanzierung (100%-Förderung) vorliegt, führen abweichend von Nummer 2.1 ANBest-P
und Nummer 2.1 ANBest-GK nach der Bewilligung zwischen dem 1. August 2020 und 31. Dezember 2021
hinzutretende Deckungsmittel nicht zu einer Ermäßigung der Zuwendung, es sei denn, dass durch das
Hinzutreten mehr Deckungsmittel zur Verfügung stehen, als dies für eine Absenkung des Eigenanteils auf
Null erforderlich wäre.

Soweit zusätzlich Drittmittel eingebracht werden können, sind diese auszuweisen.

Eine Kumulierung mit anderen Förderprogrammen des Bundes ist ausgeschlossen.

6.5 Dokumentation

Die Zuwendungsempfänger informieren über die Förderung ihres Vorhabens auf ihrer Internetseite. Darüber
hinaus verpichten sie sich, geeignete Berichte zur Dokumentation der Vorhabenabwicklung und der
erzielten Ergebnisse, insbesondere der mit den geförderten Investitionen und Maßnahmen erreichten CO2
(Kohlenstoffdioxid) -Minderungen sowie die für Monitoring und Evaluierung erforderlichen Daten zur
Verfügung zu stellen.

Der Zuwendungsempfänger verpichtet sich:

a) die Vorgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung zu beachten und diese aktiv
zu unterstützen;

b) bei investiven Klimaschutzmaßnahmen am Standort des Vorhabens auf die Förderung in geeigneter
Form gut sichtbar hinzuweisen. Der Hinweis hat während der Zweckbindungsfrist von fünf Jahren am
Vorhabenstandort zu verbleiben;
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c) Unterlagen zu bewilligten Fördervorhaben zur Verfügung zu stellen, damit diese im Internet oder in
einer internetbasierten Projektdatenbank dargestellt werden können;

d) Informationen oder Unterlagen an ein vom BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit) beauftragtes wissenschaftliches Institut weiterzugeben sowie auf Nachfrage
zusätzliche Auskünfte zu geben bzw. Einsicht in Bücher und Unterlagen zu gestatten.

7 Verfahren

7.1 Antrags- und Förderverfahren

Projektanträge können ganzjährig gestellt werden.

Projektanträge sind einzureichen bei:

Projektträger Jülich (PtJ)
Forschungszentrum Jülich GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Geschäftsbereich Kommunaler Klimaschutz (KKS)
Zimmerstraße 26–27
10969 Berlin
Telefon: 0 30/2 01 99-5 77
Telefax: 0 30/2 01 99-31 07
E-Mail: ptj-ksi@fz-juelich.de

Anträge auf Zuwendung können ausschließlich elektronisch über das Portal zur Beantragung von
Fördermitteln des Bundes („easy-online“) eingereicht werden. Nach Absenden der elektronischen Version ist
diese auszudrucken und mit Unterschrift einer bevollmächtigten Person sowie den entsprechenden Anlagen
dem Projektträger innerhalb von zwei Wochen zuzuleiten.

Informationen zum Antrags- und Förderverfahren sind unter
 eingestellt.

Sofern die Antragsteller über eine qualizierte elektronische Signatur verfügen, entfällt die Zusendung des
Papierantrags. Diese Form der Signatur ist gesetzlich einer handschriftlichen Unterschrift (Schriftform)
gleichgestellt (§ 126a des Bürgerlichen Gesetzbuchs).

7.2 Auswahl- und Entscheidungsverfahren

Es werden nur Anträge zur Prüfung angenommen, die

https://www.ptj.de/nki/krl/2000 (https://www.ptj.de/nki/krl/2000)
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a) vollständig sind, d.h., das korrekte Antragsformular inklusive aller notwendigen Anlagen umfassen,
und

b) widerspruchsfrei sind.

Soweit bei der Erstprüfung eines Antrags festgestellt wird, dass er diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird
der Antragsteller hierauf hingewiesen. Die weitere Bearbeitung des Antrags wird zurückgestellt, bis der
Antrag erfolgreich nachgebessert worden ist.

Die Anträge werden insbesondere am Maßstab eines erheblichen Bundesinteresses geprüft und sollen den
Start des Bewilligungszeitraums innerhalb der nächsten zwölf Monate ausweisen. Der Zuwendungsgeber
behält sich vor, ausgewählte Förderschwerpunkte prioritär zu verfolgen und bestimmte thematische
Zielstellungen von einer Förderung auszuschließen.

7.3 Hinweise zur Antragstellung

Die Inhalte der Förderschwerpunkte werden in den Hinweisen für Antragsteller zu dieser Richtlinie
konkretisiert. Die Hinweise sind bei der Antragstellung zu beachten.

Alle Informationen zur Richtlinie, inklusive der Hinweise für Antragsteller, sind unter
 zu nden.

7.4 Durchführung und Abschluss des Vorhabens

Nach Abschluss des Vorhabens ist der Verwendungsnachweis in schriftlicher (nicht gebunden) und digitaler
Form beim Projektträger einzureichen. Der Verwendungsnachweis besteht aus dem Sachbericht zum
Verwendungsnachweis (Schlussbericht), dem zahlenmäßigen Nachweis sowie weiteren Unterlagen (z.B.
Rechnungskopien bzw. Belegliste, Dokumentation der Öffentlichkeitsarbeit/Internetpräsenz). Die Ausgaben
sind in den Rechnungen bzw. in der Belegliste modular aufgeschlüsselt entsprechend der
Ausgabenkalkulation des Antrags einzureichen. Bei den investiven Förderschwerpunkten einschließlich der
ausgewählten Maßnahme gemäß Nummer 2.7.3 sind – soweit anwendbar – die Ausgaben auf Basis der
Vorgaben der DIN 276 zusammenzustellen.

Die Erstellung des Schlussberichts (Sachbericht zum Verwendungsnachweis) sowie einzureichender
Zwischenberichte erfolgt über das Monitoring-Tool unter

. und sind dem Projektträger in Papierform (einfach)
mit Datum und Original-Unterschrift vorzulegen. Die Login-Daten werden mit dem Zuwendungsbescheid
mitgeteilt.

7.5 Auszahlungsverfahren

www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie (https://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie)

https://nki-monitoring.de (https://nki-monitoring.de/)
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Die Auszahlung der Zuwendung bei Vorhaben unterhalb einer Zuwendungssumme von 25.000 Euro erfolgt
erst nach Abschluss des Vorhabens sowie Eingang und Prüfung des Verwendungsnachweises. Für alle
anderen Vorhaben gilt bis zum Eingang und zur Prüfung des Verwendungsnachweises ein
Schlusszahlungsvorbehalt in Höhe von 20% der Zuwendung. Diese Regelung gilt nicht bei Zuwendungen
nach den Nummern 2.4, 2.7.1 und 2.7.2.

7.6 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die
Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes, die
§§ 23, 44 BHO und die hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften, soweit nicht in dieser
Förderrichtlinie Abweichungen von den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zugelassen worden sind. Der
Bundesrechnungshof ist gemäß § 91 BHO zur Prüfung berechtigt.

8 Geltungsdauer

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. August 2020 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2022.

Die Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) vom 5.
Dezember 2019 (BAnz AT 03.01.2020 B4) tritt mit Ablauf des 31. Juli 2020 außer Kraft.

                        

1) Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378 , 2395), das zuletzt durch Artikel 19
Absatz 23 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBI. I S. 3234) geändert worden ist.
 

 

Anlage
Fördermöglichkeiten im öffentlichen Nahverkehr: Die Kommunalrichtlinie

(Stand: Juni 2020)

1. Hintergrund
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Die Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministeriums (BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit) ) sieht die Förderung von klimafreundlichen Modernisierungsmaßnahmen an
Bushaltestellen, in Wartehallen oder U-Bahnhöfen vor. Die Richtlinie gilt bis zum 31. Dezember 2022.

2. Antragsberechtigung

Antragsberechtigt sind (Verkehrs-) Betriebe, Unternehmen und Organisationen mit mindestens 25 Prozent
kommunaler Beteiligung sowie Kommunen.

3. Investive Förderschwerpunkte

Die Antragsberechtigung besteht für die sogenannten investiven Förderschwerpunkte der
Kommunalrichtlinie. Die Höhe der Zuschüsse gestaltet sich wie folgt:

Bis zu 25 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten

• für die Sanierung von Außen- und Flutlichtbeleuchtung in Verbindung mit zeit- und präsenzabhängiger
Schaltung (Treibhausgaseinsparungen von mindestens 50 Prozent)

Bis zu 30 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten

• für die Sanierung und den Austausch inefzienter raumlufttechnischer Anlagen und deren Komponenten

• für die Sanierung der Innen- und Hallenbeleuchtung durch den Einbau hochefzienter Beleuchtung in
Verbindung mit einer nutzungsgerechten Steuer- und Regelungstechnik (Treibhausgaseinsparung von
mindestens 50 Prozent)

Voraussetzungen:

• Die technischen Anforderungen sind der Richtlinie zu entnehmen.

• Die Zweckbindungsfrist bei investiven Maßnahmen beträgt fünf Jahre nach Abnahme der Leistung.
Sollten sich in diesem Zeitraum Änderungen in den Eigentumsverhältnissen ergeben, sind diese
unverzüglich dem Projektträger anzuzeigen.

• Eine Kumulierung mit anderen Fördermitteln ist möglich (ausgenommen ist eine weitere
Bundesförderung). Mindestens 15 Prozent des Gesamtvolumens müssen Eigenmittel sein.

• Zuwendungsfähig sind Ausgaben durch qualiziertes externes Fachpersonal für die Anschaffung von
Fördergegenständen, Montage, Demontage, fachgerechte Entsorgung und projektbegleitende
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Ingenieurleistungen der Leistungsphase 8 HOAI (maximal fünf Prozent der zuwendungsfähigen
Ausgaben).

• Nicht zuwendungsfähig sind unter anderem Ausgaben für Prototypen, gebrauchte Anlagen und
Eigenbauanlagen, die Instandsetzung oder -haltung bestehender Anlagen, Wartungsarbeiten, laufende
Ausgaben und Eigenleistungen sowie Ingenieurdienstleistungen vor Erhalt des Bescheids.

• Im Rahmen der Förderung können ausschließlich intakte Anlagen zur energetischen Verbesserung durch
Austausch oder Umbau saniert werden. Nicht gefördert werden defekte beziehungsweise
sanierungsbedürftige Anlagen aufgrund von bestehenden Teilbeschädigungen.

Die Kommunalrichtlinie fördert die erfolgreiche Strukturentwicklung in den vier Braunkohlerevieren. Diese
sind im Abschlussbericht der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ geograsch
deniert. Antragstellende aus diesen Regionen können deshalb von einer bis zu 15 Prozentpunkte erhöhten
Förderquote protieren. Einen Überblick über diese Regionen nden Sie unter

4. Antragstellung

Bestandteile des Antrags sind

• ein elektronischer Antrag auf Zuwendung via easy-Online

• für die Beleuchtungssanierung die Formulare unter ; für
alle anderen Förderschwerpunkte eine Vorhabenbeschreibung und zusätzlich ein ausgefülltes Excel-
Berechnungsformular des jeweiligen Förderschwerpunktes.

Die entsprechenden Links sind der
 zu entnehmen.

Weiterführende Hinweise zum Antragsverfahren sind dem

zu entnehmen.

Anträge können ganzjährig gestellt werden. Der Beginn des Vorhabens sollte frühestens fünf Monate nach
Einreichung des Antrags geplant werden. Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel ein Jahr und beginnt
zum Monatsersten. Der Abschluss eines zur Ausführung des Vorhabens zuzurechnenden Lieferungs- oder
Leistungsvertrags darf erst nach Eingang des Bewilligungsbescheides erfolgen. Der im Zuwendungsbescheid
festgelegte Bewilligungszeitraum ist als Leistungszeitraum zu betrachten.

Die Mindestzuwendung beträgt 5.000 Euro. Um diese zu erreichen, können sich mehrere gleichartige
Antragsberechtigte zu einem gemeinsamen Antrag zum gleichen Förderschwerpunkt zusammenschließen.

www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie (https://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie)

www.krl-online.de (https://www.krl-online.de/)

Webseite des Projektträgers Jülich (https://www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen)

Hinweisblatt (https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemles/elements/les/7D85F3FC3D9971A6…
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Zusätzlich zum Projektantrag ist dann eine Kooperationsvereinbarung einzureichen. Eine Begrenzung der
Fördertöpfe besteht derzeit nicht.

5. Abschluss des Vorhabens

Nach Abschluss des Vorhabens sind der Schlussbericht und die Kopie der Schlussrechnung
(Verwendungsnachweis) einzureichen. Diese Nachweise sind Voraussetzung, damit die Schlusszahlung in
Höhe von 20 Prozent der Fördermittel ausgezahlt werden kann. Die Auszahlung der Zuwendungen bei
Vorhaben unterhalb einer Zuwendungssumme von 25.000 Euro erfolgt erst nach Eingang und Prüfung des
Verwendungsnachweises. Nicht bewilligte oder außerhalb des Bewilligungszeitraums ausgeführte
Leistungen sind nicht zuwendungsfähig.

6. Weitere Informationen

Erstberatung sowie Fach- und Vernetzungsveranstaltungen:

Service- und Kompetenzzentrum:
Kommunaler Klimaschutz (SK:KK) am Deutschen Institut für Urbanistik gGmbH

In Köln: Auf dem Hunnenrücken 3, 50668 Köln
In Berlin: Zimmerstraße 13–15, 10969 Berlin

Beratungshotline: 030 39001-170
E-Mail: skkk@klimaschutz.de
Internet:

Fachliche und administrative Bearbeitung:

Projektträger Jülich (PtJ)
Forschungszentrum Jülich GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Geschäftsbereich Klima (KLI)
Zimmerstraße 26–27

klimaschutz.de/kommunalrichtlinie (https://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie)

ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen (https://www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen)

klimaschutz.de/foerderlotse (https://www.klimaschutz.de/foerderlotse/)

klimaschutz.de/skkkklimaschutz.de/skkk (https://www.klimaschutz.de/service/das-beratungsangebot-d…
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10969 Berlin
Tel.: 030 20199-577
Fax: 030 20199-3100
E-Mail: ptj-ksi@fz-juelich.de
Internet: ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen (https://www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen)
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 /  Öffentlicher Personenverkehr

100/2021PRESSEMITTEILUNG

2021 mehr als 260 Vorhaben durch
Länder angemeldet
Scheuer: GVFG-Novellierung wirkt – Anmeldungen für Nahverkehrsprojekte auf der
Schiene vervierfacht!

ALLE PRESSEMITTEILUNGEN

30.08.2021  Mobilität
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Für das aktuelle GVFG-Bundesprogramm 2021–2025 konnten durch die Länder aufgrund der erheblich verbesserten
Förderbedingungen in diesem Jahr bereits insgesamt 266 Vorhaben zur Förderung angemeldet werden. Im Vergleich
zum Jahr 2020 (127 Vorhaben) ist das eine Verdopplung der Vorhaben, im Vergleich zu den Jahren bis einschließlich
2019 nahezu eine Vervierfachung (2017: 72 Vorhaben, 2018: 74 Vorhaben, 2019: 73 Vorhaben). Länder und

Quelle: AdobeStock / Oleksandr
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Vorhabenträger können bereits jetzt auf Grundlage des GVFG-Bundesprogramms 2021–2025 ohne Verzögerung die
Arbeiten zur Planung und Umsetzung der Projekte beginnen.

Bundesminister Andreas Scheuer:

„Unsere Maßnahmen beim ÖPNV wirken! Wir haben die Vorschriften überarbeitet und deutlich mehr Mittel für

dringende Investitionen in den Neu- und Ausbau im Nahverkehr zur Verfügung gestellt. Das heißt: Deutlich mehr Geld

zum Beispiel für den Bau neuer Straßenbahnlinien oder den Ausbau von U-Bahnen. Zugleich haben wir den

Förderrahmen erweitert. Im Vergleich zum Vorjahr können die Länder jetzt mehr als doppelt so viele ÖPNV-Projekte

anmelden, im Vergleich zur letzten Legislaturperiode sogar viermal so viele. Der Vorteil: Das Geld kommt schnell da

an, wo es den größten Nutzen stiftet – damit die Bürger schon bald Verbesserrungen spüren.“

Was sind die GVFG-Mittel?

Mit den Mitteln aus dem Gemeindeverkehrsnanzierungsgesetz (GVFG) unterstützt das BMVI in erheblichem Maße
Investitionen in den umweltfreundlichen schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) – trotz der
originären Zuständigkeit der Länder und Kommunen für die Planung, Ausgestaltung, Organisation und Finanzierung.
Die Mittel des GVFG dürfen u. a. verwendet werden für den Neu- und Ausbau von Verkehrswegen für z. B. Straßen-,
Stadt- und U-Bahnen sowie Eisenbahnen. Verkehrsunternehmen, Städte und Kommunen können damit aber auch z. B.
U-Bahnhöfe, Treppenaufgänge, Decken oder Tunnel grunderneuern.
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Was genau wurde 2021 durch die Länder angemeldet?

Fördertatbestand (max. Fördersatz) Anzahl der
angemeldeten Vorhaben

2020 2021

Bau oder Ausbau von Schienenwegen des ÖPNV und SPNV einschl. Knotenmaßnahmen
(75 %)

117 144

Grunderneuerung (50 %) 2 46

Reaktivierung (90 %) 2 29

Elektrizierung (90 %) 3 15

Bahnhöfe, Stationen und Haltestellen einschl. Umsteigeanlagen (60 %) 0 18

Kapazitätserhöhung (75 %) 3 13

Seilbahnsystem (75 %) 0 1
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Fördertatbestand (max. Fördersatz) Anzahl der
angemeldeten Vorhaben

2020 2021

Gesamt 127 266

Tank- und Ladeinfrastruktur für alternative Antriebe (90 %) 0 0

Was waren die wichtigsten Änderungen der GVFG-Novelle?

Die Mittel zur Förderung des schienengebundenen Öffentlichen Personennahverkehrs wurden 2020 von bisher
332 auf 665 Millionen Euro verdoppelt. Ab 2021 sind die GVFG-Mittel dann auf eine Milliarde Euro jährlich
aufgestockt worden. Im Rahmen des Klimaschutzprogramms werden ab 2025 die Mittel 2 Milliarden Euro
jährlich betragen. Sie werden dann zudem um 1,8 Prozent jährlich dynamisiert.
Der Fördersatz des Bundes wurde grundsätzlich von 60 auf 75 Prozent erhöht. Fördervoraussetzung ist ein
Wirtschaftlichkeitsnachweis nach dem Verfahren der Standardisierten Bewertung.
Vorhaben werden künftig ab einer Größenordnung von 30 Millionen Euro gefördert (bislang: 50 Millionen Euro),
in vielen Fällen wird die Mindestvorhabengröße sogar bis auf 10 Millionen Euro gesenkt. Dies ermöglicht, dass die
Mittel an noch mehr Stellen als bisher sinnvoll eingesetzt werden können und somit noch mehr Bürger hiervon
direkt protieren.
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Die Reaktivierung oder Elektrizierung von Schienenstrecken wurde als eigenständiges Förderziel festgelegt.
Die Mittel können nun außerdem – nachrangig zu Neu- und Ausbau – auch für Vorhaben der Grunderneuerung
verwendet werden. Verkehrsunternehmen, Städte und Kommunen können z. B. U-Bahnhöfe, Treppenaufgänge,
Decken oder Tunnel grundhaft erneuern. Der Neu- und Ausbau von Bahnhöfen und Haltestellen des
schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs wurde als eigenständiges Förderziel festgelegt.
Die Novelle beinhaltet außerdem Erleichterungen zur Darlegung des gesamtwirtschaftlichen Nutzens.

Was kam in diesem Jahr hinzu?

Einführung von umfassenden Grundsätzen für die Förderung von Schienenvorhaben im Nahverkehr: 
Schienenvorhaben im Nahverkehr weisen zahlreiche gesellschaftliche, verkehrliche und gesamtwirtschaftliche
Vorteile auf. Das BMVI hat die Fördergrundsätze weitreichend überarbeitet. Diese neuen Grundsätze legen die
Basis für die umfassende Abbildung des Nutzens von Schieneninfrastrukturvorhaben des Nahverkehrs im
Rahmen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Somit wird der zügige, zweckmäßige Einsatz der bereitgestellten
umfangreichen Bundesmittel für die verstärkte Förderung des Ausbaus des schienengebundenen ÖPNV bewirkt.
Hinweise zur Auslegung der Fördertatbestände im novellierten GVFG:
Das BMVI hat kürzlich Hinweise zur Auslegung der Fördertatbestände im novellierten GVFG an die Länder
versandt. Damit wird den Vorhabenträgern ermöglicht, einfacher von den erleichterten Fördervoraussetzungen
und den neuen Fördertatbeständen Gebrauch zu machen.
Weiterentwicklung und Fortschreibung der Berechnungsverfahren zur Standardisierten Bewertung:
Aufbauend auf den Fördergrundsätzen wird das etablierte Berechnungsverfahren zur Standardisierten Bewertung
von Schieneninfrastrukturvorhaben im Nahverkehr weiterentwickelt. Dabei erfahren insbesondere die Faktoren
Klima- und Umweltschutz, Verkehrsverlagerung sowie Aspekte der Daseinsvorsorge eine stärkere Gewichtung als
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bisher. Des Weiteren werden Ansätze zur Implementierung noch unberücksichtigter Nutzenkomponenten
entwickelt. Auch der Einführung der neuen Fördertatbestände im GVFG wird Rechnung getragen und es werden
spezische Verfahren für ihre Bewertung eingeführt. Mit der Fertigstellung der weiterentwickelten Version der
Standardisierten Bewertung bis Ende des Jahres 2021 werden bestmögliche Voraussetzungen gegeben sein,
Vorhaben erfolgreich mit GVFG-Mitteln umzusetzen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Mehr Geld für Investitionen in den Öffentlichen Personennahverkehr

Beliebte Services

Bürgerservice  Ihr Besuch im Ministerium  Publikationen
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A. Der städtebauliche Vertrag als rechtliches Instrument der Koope-
ration mit Privaten bei der Baulandentwicklung und -erschließung 

I. Wandel der Rahmenbedingungen 

 1. Wandel der politischen Rahmenbedingungen 

Der städtebauliche Vertrag hat Konjunktur: Immer mehr Gemeinden schließen 
mit privaten Eigentümern und Investoren städtebauliche Verträge ab. Umfrage-
ergebnisse bestätigen diesen Trend. Die Gemeinden verfolgen dabei in der Re-
gel das Ziel, Grundstücke für konkrete Investitionsvorhaben schnell und für den 
Gemeindehaushalt kostengünstig baureif zu machen. 

Das Instrument des städtebaulichen Vertrages ist zwar nicht neu. Von ihm wurde 
aber bis Anfang der 90er Jahre in vielen Gemeinden nur zurückhaltend Ge-
brauch gemacht. Die Ausweisung und Erschließung von Bauland wurde primär 
als hoheitliche Aufgabe angesehen, die von der Gemeinde im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften selbst zu finanzieren war. Die „vertragskritische“ Haltung 
beruhte in erster Linie darauf, daß die Gemeinde den Vorwurf eines Verkaufs von 
Baurechten, d.h. eines Verkaufs von Hoheitsrechten vermeiden wollte. Inzwi-
schen haben sich aber die wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Rahmen-
bedingungen so geändert, daß sich der Einsatz von städtebaulichen Verträgen 
heute einer breiten Akzeptanz bei allen Beteiligten erfreut. Allerdings sind in 
jüngster Zeit wieder verstärkt kritische Stimmen zu vernehmen, da manche Ge-
meinden in der Vertragspraxis ihre Planungshoheit zu rechtswidrigen Forderun-
gen nach planungsbedingten Bodenwertabschöpfungen ausnutzen.  

Vgl. Erbguth/Witte, Biete Planung, suche Grund-
stück - Möglichkeiten und Grenzen städtebaulicher 
Verträge, DVBl 1999, S. 435; Schütz, Baurecht 
gegen Geld, Baurecht gegen Land - vom Folgeko-
stenvertrag zum Planungswertausgleich, BWGZ 
1999, S. 420. 

Politisch ist die gewachsene Akzeptanz des Instruments der städtebaulichen Ver-
träge eingebettet in den Gedanken der Public Private Partnership. Unter Public 
Private Partnership versteht man städtebauliche Investitionsvorhaben, die in ko-
operativem Zusammenwirken gemeinsam von öffentlicher Hand und privaten 
Eigentümern/Investoren initiiert und/oder durchgeführt werden.  
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Vgl. Heinz/Scholz, Public Private Partnership im 
Städtebau, Difu-Beiträge zum Städtebau, 23, 
1996; Bauer, Verwaltungsrechtliche und verwal-
tungswissenschaftliche Aspekte der Gestaltung 
von Kooperationsverträgen bei Public Private 
Partnership, DÖV 1998, S. 89; Stich, Die Rechts-
entwicklung von der imperativen zur kooperativen 
Städtebaupolitik, ZfBR 1999, S. 304; Freiherr von 
und zu Franckenstein, Public Private Partnership 
in der Bauleitplanung, UPR 2000, S. 288 m.w.N.; 
Kyrein, Baulandentwicklung in Public Private Part-
nership, 1. Aufl. 2000; Ohms, Städtebaulicher Ver-
trag statt planerischer Festsetzung - Vorrang kon-
sensualer Instrumente in der Bauleitplanung, BauR 
2000, S. 983; Stüer/König, Städtebauliche Verträ-
ge - Strikter Gesetzesvollzug oder grenzenlose 
Vertragsfreiheit? -, ZfBR 2000, S. 528; Faber, 
Selbstregulierung und Kooperation bei der Bauleit-
planung, in Erbguth/Oebbecke/Rengeling/Schulte, 
Festschrift Hoppe, S. 425; zu den Typen von Ko-
operationsformen vgl. Grziwotz, in: Rechtshand-
buch Immobilien, Band II, Teil 15, Rdnr. 32: infor-
melle Kooperation, Abschluß städtebaulicher Ver-
träge, Gründung gemeinsamer Gesellschaften. 

Während es der Gemeinde häufig an Kapital und know how für die Initiierung 
eigener Projekte fehlt, haben private Eigentümer und Investoren ein Interesse 
daran, mit der Gemeinde als Trägerin der Planungshoheit frühzeitig Konsens 
über die planungsrechtliche Seite eines Projekts zu erzielen und die erforderli-
chen Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Auch erreichen 
viele Projekte Größenordnungen, die nur in kooperativem Zusammenwirken aller 
Beteiligter bewältigt werden können. Gerade bei der Realisierung baulicher 
Großprojekte sind zunehmend professionelle „Developer“ eingeschaltet, die die 
Projektentwicklung entweder auf Eigenrisiko, als Auftragnehmer oder Geschäfts-
besorger durchführen. 

Vgl. Daniela Kirsch, Public Private Partnership, 
1997, S. 59. 

Insgesamt ist festzustellen, daß sich immer mehr Gemeinden für eine Kooperati-
on mit Privaten bei der Baulandentwicklung und –erschließung entscheiden, um 
trotz der schlechten Haushaltslage die städtebaulichen Gestaltungsmöglichkeiten 
zu erhalten oder sogar zu erweitern. Das geeignete rechtliche Instrumentarium 
hierfür bildet der städtebauliche Vertrag. 
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2. Wandel der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

Der verstärkte Einsatz von städtebaulichen Verträgen hängt in erster Linie mit 
den zunehmend knapper werdenden öffentlichen Mitteln zusammen. Der Aspekt 
der gemeindlichen Kostenentlastung steht deshalb beim Abschluß von städte-
baulichen Verträgen meistens im Vordergrund. Durch den Abschluß von städte-
baulichen Verträgen kann eine Gemeinde hohe Einsparungen erzielen. Das her-
kömmliche Modell der Baulandausweisung, das weiterhin zur Anwendung 
kommt, wenn die Beteiligten keinen städtebaulichen Vertrag abgeschlossen ha-
ben, ist für eine Gemeinde sehr teuer. Sie übernimmt danach in vollem Umfang 
insbesondere 

• die Kosten des Bebauungsplanverfahrens für die Ausweisung eines neuen 
Baugebiets oder die Änderung eines bereits bestehenden Bebauungsplans 
einschließlich sämtlicher Kosten für erforderliche Gutachten; 

• die Folgekosten für Infrastrukturmaßnahmen, die durch die Ausweisung ei-
nes neuen Baugebiets veranlaßt sind und die nicht durch gesetzlich vorge-
sehene Refinanzierungsinstrumente (z.B. Beiträge oder Gebühren) direkt 
von begünstigten Grundstückeigentümern oder Nutzern gefordert werden 
können. Hierzu gehören z.B. die Kosten für die Errichtung oder Erweiterung 
von Kindergärten, Schulen, Sportanlagen, Jugend- und Altenbetreuungsein-
richtungen sowie die Anlagen und Einrichtungen des ÖPNV; 

• die Kosten einer Umlegung und die Vermessungskosten. 

Ferner trägt die Gemeinde ohne Abschluß von städtebaulichen Verträgen die 
Differenz zwischen den tatsächlich entstehenden Erschließungskosten und den 
über Beiträge abrechenbaren Erschließungskosten: 

• Bei einer beitragsmäßigen Abrechnung können von vornherein nur Aufwen-
dungen für beitragsfähige Erschließungsanlagen berücksichtigt werden. 
Hierzu gehören beim Erschließungsbeitrag z.B. nicht die Kosten für die Er-
richtung von Kinderspielplätzen sowie für Brücken, Tunnel und Unterführun-
gen mit den dazugehörigen Rampen, vgl. § 128 Abs. 3 Nr. 1 BauGB.  

• Ferner ist bei beitragsmäßiger Abrechnung der Eigenanteil der Gemeinde in 
Abzug zu bringen, der bei Erschließungsbeiträgen nach § 129 Abs. 1 S. 3 
BauGB mindestens 10 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands be-
trägt.  

Bei den landesrechtlich geregelten KAG-Beiträgen (Abwasserbeitrag und Was-
serversorgungsbeitrag) kommt hinzu, daß der durch Beiträge refinanzierbare 
Kostenanteil aufgrund der Vorschriften über die Kalkulation der KAG-Beiträge 
(Globalberechnung) in der Regel zu einem noch niedrigeren Kostendeckungs-
grad führt als der Erschließungsbeitrag. 
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In jüngster Zeit werden die Gemeinden zusätzlich mit Forderungen der Deut-
schen Telekom nach einer Kostenbeteiligung im Zusammenhang mit dem Aus-
bau der Telekommunikationsnetze in Neubaugebieten konfrontiert. Hierbei soll 
die Gemeinde die Mehrkosten des höherwertigen Netzausbaus in unterirdischer 
Bauweise gegenüber der oberirdischen Bauweise tragen.  

Vgl. hier GT-Info vom 05.08.2000 - Az. 797.33. 

Die Grundstückseigentümer, deren Grundstücke überplant werden, brauchen 
sich nach dem herkömmlichen Modell der Baulandausweisung und -er-
schließung an den Kosten des Bebauungsplanverfahrens gar nicht zu beteiligen. 
Von den Erschließungskosten tragen sie nach Abzug des gemeindlichen Eigen-
anteils nur den beitragsfähigen Aufwand. Ist eine Umlegung erforderlich, über-
nimmt die Gemeinde die Verfahrenskosten der Umlegung. Sie kann allerdings 
nach § 57 bzw. § 58 BauGB die Umlegungsvorteile entweder in Fläche oder in 
Geld abschöpfen.  

Die bebauungsplanbedingte Wertsteigerung fällt ausschließlich den Eigentümern 
der überplanten Grundstücke zu. Vereinfacht gesagt wird der Aufwand der Bau-
landausweisung und -erschließung in hohem Maße sozialisiert, der Planungsge-
winn dagegen privatisiert. Dadurch sind viele Landwirte zu Millionären geworden. 
In Zeiten knapper öffentlicher Mittel ist es deshalb naheliegend daran zu denken, 
den Aufwand für die Baulandentwicklung und -erschließung durch den Einsatz 
von städtebaulichen Verträgen ebenfalls zu privatisieren. Untersuchungen haben 
gezeigt, daß die von der Gemeinde zu tragenden Kosten für die Baulandauswei-
sung und -erschließung durch den Abschluß von städtebaulichen Verträgen 
spürbar reduziert werden können. 

Vgl. die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Fallbei-
spiele bei Karl-Heinz von der Heide, BWGZ 1996, 
S. 187, 190 ff. 

3. Wandel der rechtlichen Rahmenbedingungen 

Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich gewandelt. Zwar war der 
Abschluß von städtebaulichen Verträgen unter bestimmten Voraussetzungen 
auch früher schon möglich und zulässig. Es fehlte jedoch lange Zeit eine aus-
drückliche und differenzierte gesetzliche Regelung. Erst im Zuge der Wiederver-
einigung entschloß sich der Gesetzgeber zu einer differenzierten Regelung die-
ser Materie. Die gesetzgeberische Entwicklung braucht hier nicht im einzelnen 
nachgezeichnet zu werden.  

Vgl. hierzu ausführlich Krautzberger, in : Ernst-
Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, BauGB, § 11 
Rdnrn. 6 ff. 
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Eine umfassende gesetzliche Regelung trat erstmals am 01.05.1993 in Form des 
damaligen § 6 BauGB-MaßnG in Kraft. Der Gesetzgeber wollte damit das koope-
rative Handeln im Städtebau stärken. Das ist ihm auch gelungen. Umfragen ha-
ben gezeigt, daß der Anstoß zum Abschluß von städtebaulichen Verträgen in 
vielen Fällen von der ausdrücklichen Kodifizierung der städtebaulichen Verträge 
ausging. 

Vgl. Arno Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge, 
Difu-Beiträge zur Stadtforschung, 14, 1995, S. 29. 

Die Regelung des § 6 BauGB-MaßnG ist zum 01.01.1998 in modifizierter Form in 
das Baugesetzbuch als Dauerrecht übernommen worden. Sie findet sich jetzt in 
§ 11 BauGB in dem 4. Abschnitt „Zusammenarbeit mit Privaten; vereinfachtes 
Verfahren“ in dem 1. Kapitel „Allgemeines Städtebaurecht“ des BauGB. An den 
Grundlagen der bisherigen Bestimmung wurde festgehalten. Die Neuerungen in 
§ 11 BauGB beschränken sich im wesentlichen auf eine redaktionelle Straffung 
und betreffen inhaltlich nur Details.  

II. Interessen und Ziele der Gemeinde 

1. Städtebauliche Verträge als Instrument des kommunalen Flächenmanage-
ments 

Im Zuge des Wandels der politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen begnügen sich viele Gemeinden nicht mehr damit, durch die Durch-
führung der Bauleitplanung, Bodenordnung und Erschließung lediglich den recht-
lichen Rahmen im Sinne einer reinen Angebotsplanung vorzugeben. Stattdessen 
setzen die Gemeinden zunehmend auch umsetzungsorientierte Managementme-
thoden ein, indem sie  

• die einzelnen Vorhaben vorausschauend (d.h. strategisch) planen und bear-
beiten, 

• die erforderlichen Schritte der Grundstückssicherung sowie der Baulandent-
wicklung und -erschließung steuern und koordinieren (d.h. organisieren) und 

• die einzelnen Abläufe und Ergebnisse fortlaufend kontrollieren. 

Vgl. Kapellmann, Juristisches Projektmanagement 
bei Entwicklung und Realisierung von Bauprojek-
ten, 1997, S. 3. 
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Zu einem modernen kommunalen Flächenmanagement gehören insbesondere 

• die Mobilisierung von Flächen für die beabsichtigte Nutzung, 

• eine kommunale Bodenvorratspolitik zur Verstetigung des Baulandangebots, 
zur Bereitstellung von preisgünstigem Bauland und zur Bereitstellung von ge-
eigneten Ausgleichsflächen, 

• Mitfinanzierung von öffentlichen Aufgaben durch Private aus einem Teil der 
Wertschöpfung bei der Baulandproduktion (ökonomische Funktion), 

• Mitwirkung bei der Vermarktung von Flächen, 

• die sparsame, bedarfsorientierte Ausweisung von Bauland, eine optimale 
Nutzung von Baulandreserven sowie ein ökologisch vernetztes Ausgleichs-
flächenkonzept (ökologische Funktion), 

• die Sicherung und Umsetzung von sozial- und wohnungspolitischen Zielen 
(soziale Funktion). 

Vgl. Schäfer/Neubauer/Bernhart, in: Ministerium 
für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr (Hrsg.), 
Flächenmanagement in Brandenburg, 2. Aufl. 
1999, S. 3 ff.; Schäfer/Lau/Specovius, in: Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswe-
sen (Hrsg.), Baulandbereitstellung, bodenpolitische 
Grundsatzbeschlüsse, 2001, S. 11 ff. 

Aus der breiten Palette von planungsrechtlichen und informellen Instrumenten 
des Flächenmanagements verdienen insbesondere städtebauliche Verträge und 
vorhabenbezogene Bebauungspläne Hervorhebung, die eine kooperative Pla-
nung ermöglichen. Dabei bietet es sich an, die nachfolgend aufgeführten Ziele, 
die eine Gemeinde beim Abschluß eines städtebaulichen Vertrages verfolgen 
kann, in einen umfassenden gesamtgemeindlichen Strategierahmen einzu-
betten. 

Vgl. Schäfer/Neubauer/Bernhart, in: Ministerium 
für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr (Hrsg.), 
Flächenmanagement in Brandenburg, 2. Aufl. 
1999, S. 5. 

Die Steuerungskraft des Strategierahmens kann insbesondere durch einen ent-
sprechenden Grundsatzbeschluß der kommunalen Vertretungskörperschaft zur 
Geltung gebracht und gestärkt werden. 

Vgl. Fachübergreifende Arbeitsgruppe des Deut-
schen Städtetages, Positionspapier „Strategisches 
Flächenmanagement und Bodenwirtschaft“ (sog. 
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DST-Positionspapier), 2001, S. 4, 8; Schä-
fer/Lau/Specovius, in: Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen (Hrsg.), Bauland-
bereitstellung, bodenpolitische Grundsatzbe-
schlüsse, 2001, S. 12. 

2. Kostenneutrale Baulandentwicklung und -erschließung 

a) Abwälzung der unmittelbar projektbezogenen Kosten 

Ziel der Gemeinde beim Abschluß städtebaulicher Verträge kann zunächst sein, 
die unmittelbar projektbezogenen Kosten ganz oder teilweise vertraglich auf den 
Eigentümer/Investor abzuwälzen. Hierzu gehören insbesondere folgende Ko-
stengruppen: 

 
 
 

Planungskosten 
 
 

 

 
Kosten der Umlegung 

 
 

 

Kosten der Freilegung (Abbruchkosten, Kosten  
einer Altlastensanierung, Entsorgungskosten) 

 

 

 
Erschließungskosten 

 

 

Kosten für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen 
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b) Beteiligung des Eigentümers/Investors an den Folgekosten 

Die vollständige Entlastung der Gemeinde von den unmittelbar projektbezogenen 
Kosten führt allerdings häufig noch nicht dazu, daß die Realisierung eines neuen 
Baugebiets für die Gemeinde kostenlos ist. Häufig entstehen dabei sogenannte 
Folgekosten: So kann es aufgrund des zu erwartenden Zuzugs erforderlich sein,  

• einen neuen Kindergarten zu errichten oder einen bestehenden Kinder-
garten um eine Gruppe zu erweitern,  

• eine neue Schule zu bauen,  

• einen Spielplatz und einen Bolzplatz anzulegen,  

• Jugend- und Altenbetreuungseinrichtungen bereitzustellen,  

• eine neue Bus- oder Stadtbahnlinie einzurichten,  

• Kanäle außerhalb des Bebauungsplangebiets zu vergrößern, die vorhan-
dene Kläranlage zu erweitern oder  

• für die Wasserversorgung einen neuen Hochbehälter mit einer entspre-
chend erhöhten Kapazität anzuschaffen. 

Bereits diese Aufzählung zeigt, daß bei der Erschließung eines Neubaugebiets 
die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen oft den teuersten Kostenblock bilden. 
Staatliche Zuschüsse decken in der Regel nur einen Teil der anfallenden Kosten 
ab, so daß der Gemeinde stets ein von ihr aufzubringender Eigenanteil verbleibt. 
Die begünstigten Grundstückseigentümer und Nutzer können meist auch nicht 
durch gesetzlich vorgesehene Beiträge oder Gebühren zur Refinanzierung der 
Infrastrukturmaßnahmen herangezogen werden. Häufig kann deshalb ein weite-
res wichtiges Ziel der Gemeinde darin liegen, den Eigentümer/Investor vertrag-
lich zu verpflichten, sich angemessen an den gebietsbezogenen Folgekosten zu 
beteiligen. 

Schon an dieser Stelle sei angemerkt, daß die Vereinbarung der Übernahme von 
Folgekosten an enge Voraussetzungen geknüpft ist. Bei der vertraglichen Aus-
gestaltung von Folgekostenvereinbarungen ist deshalb stets besondere Sorgfalt 
angezeigt.  

3. Teilweise Abschöpfung einer planungsbedingten Wertsteigerung? 

Darüber hinaus ist es nicht selten Ziel der Gemeinde, durch vertragliche Rege-
lungen sicherzustellen, daß ein Teil der planungsbedingten Wertsteigerung an 
sie abgeführt wird. Zunehmend versuchen Gemeinden, sich durch vertragliche 
Vereinbarungen einen Teil des zu verteilenden „Kuchens“ der planungsbedingten 
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Bodenwertsteigerung zu sichern. Eigentümer und Investoren werden in solchen 
Fällen mit der gemeindlichen Haltung konfrontiert, die Überplanung eines Ge-
biets könne von der Gemeinde nur dann erwartet werden, wenn auch für sie ein 
zählbarer wirtschaftlicher Vorteil herausspringt. 

Die Abschöpfung eines Teils der planungsbedingten Wertsteigerung erfolgt in 
Land oder in Geld:  

• Flächenbeiträge außerhalb eines Umlegungsverfahrens wie bei einer Umle-
gung oder  

• Ablösung des Flächenbeitrages durch Zahlung einer bestimmten Summe pro 
m² Flächenbeitrag.  

Manchmal findet die teilweise Abschöpfung der planungsbedingten Bodenwert-
steigerung auch in versteckterer Form statt, etwa durch niedrige Einwurfs- und 
hohe Zuteilungsbewertung bei gesetzlichen und freiwilligen Umlegungen oder 
durch pauschale Folgekostenvereinbarungen.  

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 216. 

Alle diese Regelungen sind jedoch rechtlich äußerst zweifelhaft.  

Praxistip: 

Die teilweise Abschöpfung einer planungsbedingten Wertsteigerung sollte ver-
traglich in eine Aufwendungsersatzkonstruktion eingekleidet werden.  

4. Boden- und wohnungspolitische Ziele  

a) Ausnutzung geschaffener Baurechte  

Ein Bebauungsplan begründet von sich aus keine Bauverpflichtung, sondern ist 
ohne den Abschluß einer städtebaulichen Vereinbarung eine reine Angebotspla-
nung. Verfolgt die Gemeinde das Ziel, daß die geschaffenen Baurechte innerhalb 
möglichst kurzer Zeit vollständig ausgenutzt werden, kommt die Vereinbarung 
einer vertraglichen Bauverpflichtung in Betracht, mit der sich der Eigentü-
mer/Investor verpflichtet, sein Bauvorhaben innerhalb einer angemessenen Frist 
herzustellen. Bauverpflichtungen können dazu dienen,  

• den dringenden Wohnbedarf der Bevölkerung zu decken, 

• den Flächenverbrauch für neue Baugebiete zu reduzieren und 

• den Erschließungsaufwand möglichst gering zu halten. 
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Bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist eine Bauverpflichtung unver-
zichtbarer Bestandteil des abzuschließenden Durchführungsvertrages. 

b) Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für einkommensschwache Bevölke-
rungsgruppen 

In vielen Gemeinden gibt es inzwischen durchaus ein ausreichendes Wohnungs-
angebot. Knapp ist dagegen in der Regel bezahlbarer Wohnraum für einkom-
mensschwache Bevölkerungsschichten. Gerade größere Städte verfolgen häufig 
das Ziel, hier Abhilfe zu schaffen. In Betracht kommen folgende vertragliche Bin-
dungen: 

• Verpflichtung, einen bestimmten Anteil der Wohnungen oder der Geschoß-
fläche im Standard und mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus zu errichten, 

• Belegungs- und Mietpreisbindungen sowie Besetzungsrechte bei frei finan-
zierten Vorhaben.  

c) Bauplätze für Einheimische und Dämpfung der Bodenpreise 

Ein weiteres wichtiges Ziel der Gemeinden besteht oft darin, den Wohnbedarf der 
ortsansässigen Bevölkerung zu decken und zugleich den Anstieg der Bodenpreis 
zu dämpfen. Dieses Ziel ist grundsätzlich zulässig. Es spielt insbesondere in Bal-
lungsräumen eine wichtige Rolle. Hierzu werden in der Praxis in erster Linie die 
sogenannten Einheimischenmodelle eingesetzt.  

5. Ziele bei der An- und Umsiedlung von Gewerbebetrieben 

Bei der Ansiedlung oder Umsiedlung von Gewerbebetrieben können vertragliche 
Vereinbarungen vor allem folgenden gemeindlichen Zielen dienen: 

• Immissionsschutzbindungen über Regelungen des Betriebsablaufs und zeit-
liche Beschränkungen, 

• Verpflichtung zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen. 

Insbesondere Gemeinden mit einer hohen Zahl von Arbeitslosen verfolgen im 
Rahmen der Wirtschaftsförderung das Ziel, möglichst Betriebe mit vielen Arbeits-
plätzen anzusiedeln. 

6. Gestalterische und ökologische Ziele  

Je nach Sachlage kann die Gemeinde mit dem Abschluß von städtebaulichen 
Verträgen u.a. folgende gestalterische und ökologische Ziele verfolgen: 

• Einflußnahme auf die Gestaltung des Bauvorhabens und der Freiflächen 
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• Vereinbarung eines Anschluß- und Benutzungszwangs für die Wärmeversor-

gung, 

• vertragliche Sicherung der Entwicklung von autofreien Wohngebieten, 

• öffentliches Mitbenutzungsrecht privater Parkplätze. 

III. Interessen und Ziele des Vorhabenträgers 

Der Wert eines Grundstücks hängt wesentlich von seiner Bebaubarkeit ab. Zwi-
schen Ackerland und erschlossenem Bauland besteht in der Regel eine erhebli-
che Wertdifferenz. 
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Abb. „Entwicklung des Bodens vom Ackerland zum Bauland“  
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Eigentümer von bislang unbebaubaren Grundstücken haben deshalb häufig ein 
vitales wirtschaftliches Interesse daran, daß für sie durch die Aufstellung eines 
Bebauungsplans Baurecht geschaffen wird. Die hiermit verbundene bebauungs-
planbedingte Wertsteigerung würden die Eigentümer entsprechend dem her-
kömmlichen Modell der Baulandausweisung natürlich am liebsten kostenlos er-
halten. Ohne den Abschluß von städtebaulichen Verträgen wäre dies der Fall. 
Dann hätte die Gemeinde die Planungskosten zu tragen. Im Zuge der immer 
knapper werdenden öffentlichen Mittel machen jedoch immer mehr Gemeinden 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes von dem vorherigen Abschluß entspre-
chender städtebaulicher Verträge abhängig. Im Hinblick auf die zu erwartende 
bebauungsplanbedingte Wertsteigerung sind hierzu auch immer mehr Eigentü-
mer und Investoren bereit. Außerdem versprechen sich Eigentümer und Investo-
ren durch den Abschluß von städtebaulichen Verträgen häufig spürbare Be-
schleunigungseffekte (die auch mit einer Verringerung der Zinsbelastung ver-
bunden sind) und nicht selten auch Kostenminderungen (z.B. durch die Möglich-
keit von Ausschreibungen außerhalb der VOB Teil A mit Nachverhandlung). In 
den Vertragsverhandlungen muß eine Gemeinde mit folgenden Zielen und Inter-
essen eines Eigentümers oder Investors rechnen: 

1. Planungssicherheit 

Investoren sind oft ungeduldig. Ihr Verständnis für langwierige aufwendige Pla-
nungsverfahren hält sich meist in engen Grenzen. Vor allem aber entstehen dem 
Investor fast immer hohe Vorlaufkosten für die Planungsleistungen, Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen, Altlasten- und Bodengrunduntersuchungen etc. Die Ge-
meinde muß deshalb stets damit rechnen, daß ein Investor/Eigentümer möglichst 
frühzeitig Planungssicherheit haben will. Der Investor möchte verbindlich wissen, 
mit welcher baulichen Ausnutzbarkeit des Grundstücks er rechnen kann. Sonst 
fehlt ihm die tatsächliche Grundlage für seine Kalkulation, ob er mit dem Vorha-
ben die angestrebte Soll-Rendite erzielen kann. 

Die vollständige rechtliche Planungssicherheit, die der Investor/Eigentümer 
wünscht, kann ihm die Gemeinde allerdings nicht bieten. Dies ergibt sich aus § 2 
Abs. 3 BauGB. Danach kann durch den Abschluß eines städtebaulichen Vertra-
ges kein Anspruch auf Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans be-
gründet werden. Gleiches gilt für die Verpflichtung zur Durchführung eines Bau-
leitplanverfahrens. Auch die Verpflichtung zur Aufstellung eines Bebauungsplans 
bis zu einem festen Zeitpunkt ist rechtlich unwirksam, ebenso wie eine Scha-
densersatzverpflichtung oder eine Vertragsstrafe der Gemeinde im Falle nicht 
rechtzeitiger bzw. ausbleibender Planung.  

Ein Verstoß gegen § 2 Abs. 3 BauGB führt stets zur Nichtigkeit des gesamten 
städtebaulichen Vertrages, soweit keine Umdeutung in eine Übernahme des fi-
nanziellen Planungsrisikos durch die Gemeinde möglich ist.  
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Vgl. BGH,  U. v. 22.11.1979 - III ZR 186/77 - , NJW 
1980, S. 826. 

Zugleich ist in der Regel der Bebauungsplan nichtig, da die unzulässige planeri-
sche Vorabbindung einen Abwägungsausfall nach § 1 Abs. 6 BauGB bewirkt. 
Verlangt der Investor die Aufnahme einer gemeindlichen Planungsverpflichtung 
in den städtebaulichen Vertrag (was in der Praxis erstaunlich häufig vorkommt), 
schießt er mit hoher Wahrscheinlichkeit also bildlich gesprochen ein klassisches 
Eigentor.  

Das bedeutet aber nicht, daß das berechtigte Interesse des Inve-
stors/Eigentümers nach Planungssicherheit völlig unberücksichtigt bleiben muß. 
Gefragt sind vertrauensbildende Maßnahmen, die nicht zu einer unzulässigen 
rechtlichen Vorabbindung der Gemeinde führen. Hierfür eignen sich „weiche“ 
Klauseln: Die Gemeinde geht keine offenen oder verdeckten Planungsverpflich-
tungen ein, die im Sinne eines Rechtsbindungswillens verstanden werden kön-
nen. Vielmehr werden in den städtebaulichen Vertrag nur unverbindliche Ab-
sichtserklärungen über den Planungswillen der Gemeinde aufgenommen, wo-
nach die Gemeinde beabsichtigt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
ein bestimmtes Vorhaben zu schaffen. 

Eine besonders wichtige vertrauensbildende Maßnahme besteht darin, daß Bür-
germeister, Verwaltung und Gemeinderat hinter dem Vorhaben des Inve-
stors/Eigentümers stehen. Dies zeigt sich an einem freundlichen, konstruktiven 
Verhandlungsklima und an klaren Abstimmungsergebnissen im Gemeinderat. Je 
länger die Zeit bis zur nächsten Wahl ist, desto stärker „trägt“ diese Grundlage. 

2. Angemessene Risikoverteilung bei Scheitern des Bebauungsplans 

Der Eigentümer/Investor trägt in der Regel das Risiko des Scheiterns eines Be-
bauungsplanverfahrens. Eine vorvertragliche Vertrauenshaftung der Gemeinde 
aus cic oder eine vertragliche Vertrauenshaftung der Gemeinde kommt ohne 
spezielle Regelung nur ausnahmsweise in Betracht. Daher hat ein Eigentü-
mer/Investor in der Regel ein erhebliches Interesse an einer angemessenen Ri-
sikoverteilung bei Ausfall des Planungsrechts. Spezielle Regelungen über eine 
vertragliche Risikoübernahme sind möglich.  

3. Kalkulationssicherheit 

In gleicher Weise kommt es dem Investor/Eigentümer in der Regel darauf an, 
möglichst frühzeitig Kalkulationssicherheit zu erhalten. Er steht in der Verhand-
lung häufig vor folgendem Problem: Wie hoch seine Investitionskosten sind, kann 
er in einem frühen Planungsstadium in der Regel noch gar nicht exakt abschät-
zen. Auch die möglichen Erlöse aus Verkäufen oder aus Miet- bzw. Pachtein-
nahmen kann er zu diesem Zeitpunkt oft noch nicht genau kalkulieren. Daher 
muß er auf vorläufige Ertragsberechnungen zurückgreifen (Minimum/Maximum). 
Der Eigentümer/Investor hat also im frühzeitigen Planungsstadium typischerwei-



 32
 
 
se sowohl auf der Kostenseite als auch auf der Erlösseite „Unbekannte“. Er wird 
deshalb zur Begrenzung seines Risikos finanzielle Forderungen der Gemeinde 
nur akzeptieren, soweit er unter Berücksichtigung der noch bestehenden Un-
wägbarkeiten auf der Kosten- und der Erlösseite bei der angestrebten Soll-
Rendite „auf der sicheren Seite“ steht. 

Dieses Problem läßt sich bei praktisch vernünftiger Verfahrensweise jedenfalls 
dann gut bewältigen, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen den Beteiligten 
intakt ist. Kalkulationssicherheit erhält der Investor dadurch, indem die Gemeinde 
ihre Forderungen frühzeitig abschließend vorbringt und darüber dann noch vor 
Einleitung des förmlichen Bebauungsplanverfahrens Einigkeit erzielt wird. 

Praxistip: 

Ist ein Vorhabenträger bereit, eine bestimmte Summe zu zahlen, wird sich bei 
qualifizierter Rechtsberatung in der Regel eine rechtssichere Vertragskonstrukti-
on finden lassen. 

IV. Was sind städtebauliche Verträge? 

1. Begriff des städtebaulichen Vertrages 

Nach § 11 Abs. 1 S. 1 BauGB kann die Gemeinde städtebauliche Verträge 
schließen. Städtebaulich ist ein Vertrag, der sich auf Regelungen des Städtebau-
rechts bezieht. Reine Grundstücksgeschäfte der Gemeinde sind keine städtebau-
lichen Verträge. Auch die Beauftragung eines Werkunternehmers oder Dienstlei-
sters durch die Gemeinde, z. B. mit Altlastenuntersuchungen oder mit der Erstel-
lung von Planungsunterlagen sind keine städtebauliche Verträge.  

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Auflage 
1998, § 11 Rdnr. 4. 

Ein städtebaulicher Vertrag ist aber gegeben, wenn sich ein Investor gegenüber 
der Gemeinde verpflichtet, ihr solche Aufgaben auf eigene Kosten und im eige-
nen (Beschleunigungs-) Interesse abzunehmen oder ihr die entstehenden Kosten 
zu erstatten. Der städtebauliche Charakter eines solchen Vertrages ergibt sich 
daraus, daß er Auswirkungen auf die im Baugesetzbuch vorgesehene Aufgaben-
zuständigkeit und/oder Kostenlast hat. Ohne den Abschluß eines städtebaulichen 
Vertrages ist es Sache der Gemeinde, auf eigene Kosten etwaige Altlastenunter-
suchungen vornehmen zu lassen und die Planungsunterlagen zu erstellen.  

Das BauGB enthält keine Legaldefinition des Begriffs des städtebaulichen Ver-
trages. § 11 Abs. 1 S. 2 BauGB führt aber in einer beispielhaften, nicht abschlie-
ßenden Aufzählung („insbesondere“) folgende mögliche Vertragsgegenstände 
auf: 
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• die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch den 

Vertragspartner auf eigene Kosten einschließlich der Ausarbeitung der städ-
tebaulichen Planungen,  

• die Förderung und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele, 

• die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der Gemein-
de für städtebauliche Maßnahmen entstehen oder entstanden sind und die 
Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind. 

Die in § 11 Abs. 1 S. 2 BauGB aufgezählten Vertragsgegenstände zeigen, daß 
städtebauliche Verträge das hoheitliche Instrumentarium des Städtebaurechts 
ergänzen. Der vertragliche Gestaltungsspielraum der Gemeinde reicht weiter als 
ihre hoheitliche Regelungsbefugnis in Form von Verwaltungsakten oder Satzun-
gen. Er geht insbesondere über die Festsetzungsmöglichkeiten in einem Bebau-
ungsplan hinaus. So kann zum Beispiel durch Verträge, die der Deckung des 
Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumproblemen 
(etwa kinderreiche Familien oder Alleinerziehende) dienen, eine soziale 
Feinsteuerung erreicht werden, die durch Festsetzungen im Bebauungsplan al-
lein nicht möglich ist. Allerdings sind auch der Vertragsfreiheit der Gemeinde 
Grenzen gesetzt.  

Die genannten - durchaus heterogenen - Vertragsgegenstände können miteinan-
der verbunden und durch weitere Regelungen ergänzt werden. Ein städtebauli-
cher Vertrag setzt sich aus verschiedenen Vertragsbausteinen zusammen, die 
sich an den Erfordernissen des jeweiligen Einzelfalles orientieren.  

Vgl. Arno Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge 
– ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 19. 

Neben den in § 11 BauGB aufgeführten Vertragstypen kennt das BauGB weitere 
spezielle städtebauliche Verträge. Die wichtigsten sind:  

• der Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach 
§ 12 BauGB,  

• der Erschließungsvertrag nach § 124 BauGB. 

Daneben gibt es noch zahlreiche besondere städtebauliche Verträge. 

Vgl. hierzu den Überblick von Krautzberger, in: 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, 
§ 11 Rdnrn. 27 ff. 
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2. Planungsrecht als „Gegenleistung“ der Gemeinde 

Charakteristisches Merkmal städtebaulicher Verträge ist es, daß das von der 
Gemeinde zu schaffende Planungsrecht rechtlich nicht als ihre „Gegenleistung“ 
im Verhältnis zur Leistung des Vorhabenträgers einzuordnen ist.  

Vgl. hierzu Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 
2002, S. 45 ff. 

Denn die Gemeinde darf sich nach § 2 Abs. 3 BauGB nicht vertraglich verpflich-
ten, einen Bebauungsplan aufzustellen oder zu ändern. Die Schaffung von Bau-
recht durch Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans steht deshalb au-
ßerhalb der vertraglich regelbaren Leistungsbeziehungen und kann somit erst 
recht nicht Gegenstand eines synallagmatischen Austauschverhältnisses im Sin-
ne eines gegenseitigen Vertrages nach §§ 320 ff. BGB sein. 

Ein Eigentümer oder Investor schließt einen städtebaulichen Vertrag jedoch mei-
stens in der eindeutigen Erwartung ab, daß er von der Gemeinde das für sein 
Vorhaben notwendige Planungsrecht erhält. Dieser berechtigten Erwartungshal-
tung des Investors wird in der Rechtspraxis dadurch Rechnung getragen, daß 
die Schaffung von Baurecht für zahlreiche Vertragspflichten (etwa für die 
Pflicht zur Herstellung von Erschließungsanlagen oder zur Zahlung von Folgeko-
sten) in der Regel auch ohne ausdrückliche Vereinbarung als konkludente 
Wirksamkeitsvoraussetzung im Sinne einer Geschäftsgrundlage oder eines 
Bedingungseintritts angesehen wird. Scheitert der Bebauungsplan oder tritt er mit 
Festsetzungen in Kraft, die von dem vertraglich vorausgesetzten Inhalt wesent-
lich abweichen, kann der Eigentümer/Investor von der Gemeinde im Zweifel nicht 
dazu gezwungen werden, die Erschließungsanlagen herzustellen oder die ver-
einbarten Folgekosten zu zahlen. 

Dagegen trägt der Eigentümer oder Investor in solchen Fällen in der Regel das 
Risiko fehlgeschlagener Aufwendungen, z.B. für bereits erbrachte Planungslei-
stungen. Angesichts der Regelung des § 2 Abs. 3 BauGB kann er grundsätzlich 
nicht in schutzwürdiger Weise darauf vertrauen, daß der gewünschte Erfolg (das 
Inkrafttreten des Bebauungsplans mit dem vertraglich vorausgesetzten Inhalt) 
auch tatsächlich eintritt. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 254. 

Etwas anderes gilt nur bei ausdrücklicher oder konkludenter vertraglicher Risiko-
übernahme durch die Gemeinde.  
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3. Rechtsnatur städtebaulicher Verträge 

Die Frage, ob ein städtebaulicher Vertrag als öffentlich-rechtlicher Vertrag oder 
als zivilrechtlicher Vertrag zu qualifizieren ist, hat in erster Linie für die Zuord-
nung des Rechtsweges Bedeutung (Verwaltungsgericht oder Zivilgericht). 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 18; Krautzberger, in: 
Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, BauGB, 
§ 11 Rdnr. 4; vgl. aber auch Brohm, JZ 2000, 
S. 321. 

Dagegen ist eine solche Einordnung für die materiell-rechtlichen Anforderungen 
an einen städtebaulichen Vertrag kaum von Bedeutung. Um die Einebnung der 
materiellen Unterschiede zwischen öffentlich-rechtlichen Verträgen und zivilrecht-
lichen Verträgen u.a. auch im Bereich des Städtebaurechts zu bekräftigen, ist in 
der Rechtswissenschaft der Begriff des Verwaltungsvertrages eingeführt wor-
den, der sich sowohl auf öffentlich-rechtliche als auch auf zivilrechtliche städte-
bauliche Verträge erstreckt. Es ist anerkannt, daß die von der Gemeinde zu be-
achtenden Schranken beim Einsatz öffentlich-rechtlicher und zivilrechtlicher Ver-
waltungsverträge weitgehend gleich sind. 

Vgl. Schmidt-Aßmann/Krebs, Rechtsfragen städte-
baulicher Verträge, 2. Aufl. 1992, S. 162; Krautz-
berger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 
BauGB, § 11 Rdnr. 4. 

Ungeachtet ihrer eingeschränkten Bedeutung ist die Frage nach der Rechtsnatur 
städtebaulicher Verträge in manchen Fällen nicht ganz einfach zu beantworten.  

Zu den Gründen der Abgrenzungsschwierigkeiten 
vgl. Schmidt-Aßmann/Krebs, Rechtsfragen städte-
baulicher Verträge, 2. Aufl. 1992, S. 164 ff. 

Nicht einmal alle in § 11 Abs. 1 S. 2 BauGB beispielhaft aufgezählten Vertrags-
gegenstände sind dem öffentlichen Recht zuzuordnen. Zwar legt der Regelungs-
ort im Baugesetzbuch eine einheitlich öffentlich-rechtliche Rechtsnatur der städ-
tebaulichen Verträge nahe. Eine gesetzliche Qualifizierung als öffentlich-
rechtliche Verträge ist aber bewußt unterblieben.  

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB 6. Aufl. 1998, 
§ 11 Rdnr. 6; Bericht der Expertenkommission zur 
Novellierung des BauGB, 1995, Rdnr. 151. 

Ob ein städtebaulicher Vertrag als öffentlich-rechtlicher oder als zivilrechtlicher 
Vertrag zu beurteilen ist, richtet sich deshalb nach den allgemeinen Abgren-
zungsregeln. Maßgebend ist danach allein der Gegenstand und Zweck des 
konkreten Vertrages.  
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Vgl. Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshö-
fe des Bundes, B. v. 10.04.1986 - GmS - OGB 
1/85 - , BVerwGE 74, S. 368, 370. 

Der Gegenstand eines Vertrages muß nicht einheitlich sein. Ein Vertrag kann 
auch aus einer trennbaren Mischung von privatrechtlichen und öffentlich-
rechtlichen Bestandteilen bestehen. Die in einem synallagmatischen Verhältnis 
stehenden Hauptleistungspflichten können allerdings nur einheitlich beurteilt 
werden. Ist nur eine der Hauptleistungspflichten als öffentlich-rechtliche zu beur-
teilen, so erstreckt sich diese Einordnung zwingend auch auf die Gegenleistung. 

Vgl. BVerwG, U. v. 01.02.1980, - 4 C 40/77 -, NJW 
1980, S. 2538; BVerwG, B. v. 24.02.1994 - 4 B 
40.04 - , NVwZ 1994, S. 1012. 

Die einzelnen Vertragstypen können in der Regel wie folgt zugeordnet werden: 

Erschließungsverträge im Sinne von § 124 BauGB gehören dem öffentlichen 
Recht an. Gegenstand eines Erschließungsvertrages ist die vertragliche Übertra-
gung der Erschließung, die nach § 123 Abs. 1 BauGB grundsätzlich Aufgabe der 
Gemeinde und damit eine hoheitliche Aufgabe ist, auf einen Privaten. Von einem 
einheitlich öffentlich-rechtlichen Charakter des Erschließungsvertrages ist auch 
dann auszugehen, wenn sich der Erschließungsträger in dem Erschließungsver-
trag verpflichtet, die Flächen der von ihm hergestellten Erschließungsanlagen – 
regelmäßig unentgeltlich – an die Gemeinde zu übereignen.  

Vgl. Oerder, BauR 1998, S. 22, 23. 

Eine Ablösungsvereinbarung über den Erschließungsbeitrag nach § 133 Abs. 3 
S. 5 BauGB ist ebenfalls ein öffentlich-rechtlicher Vertrag.  

Vgl. nur OVG Lüneburg, U. v. 10.10.1995 
- 9 L 6025/93, 10 A 2/93 -, KStZ 1997, S. 78; Thal-
heimer, BWNotZ 1997, S. 79, zu Ablösevereinba-
rungen im Rahmen des Verkaufs gemeindeeigener 
Grundstücke. 

Anerkannt ist auch, daß der Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan nach § 12 BauGB ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 12 Rdnr. 25. 

Die meisten der in § 11 Abs. 1 S. 2 BauGB beispielhaft aufgeführten Typen städ-
tebaulicher Verträge sind ebenfalls dem öffentlichen Recht zuzuordnen. Dies 
ist höchstrichterlich entschieden für 

• den Folgekostenvertrag 
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vgl. BVerwG,  U. v. 06.07.1973 - IV C 22.72 - , 
BVerwGE 42, S.331, 332; vgl. auch VGH Baden-
Württemberg, B. v. 20.11.1998 - 8 S 2921/98 -: 
NVwZ-RR 1999, S. 698: vereinbarte Zweckbe-
stimmung als Folgekostenbetrag auch dann maß-
gebend, wenn dadurch erreicht werden soll, daß 
sich der Kaufpreis nicht mindernd auf vom Land 
gewährte Zuschüsse auswirkt. 

• die Vereinbarungen im Rahmen einer sog. freiwilligen Umlegung. 

Vgl. BVerwG,  U. v. 06.07.1984 - 4 C 24.80 - , 
DÖV 1985, S. 32. 

Nicht so eindeutig läßt sich die Rechtsnatur von Vereinbarungen bestimmen, in 
denen sich ein Eigentümer oder Investor nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB ver-
pflichtet, auf eigene Kosten die Ausarbeitung der städtebaulichen Planungen zu 
übernehmen. Eine solche Ausarbeitung kann auch Gegenstand eines rein zivil-
rechtlich zu beurteilenden Werkvertrages nach §§ 631 ff. BGB sein. Gleiches gilt 
für eine Verpflichtung zur Bodensanierung oder zur Freilegung der Flächen im 
Plangebiet. Die Zuordnung hängt in diesen Fällen deshalb davon ab, ob die Be-
teiligten einen besonderen städtebaulichen Zweck verfolgen, der dem Vertrag ein 
öffentlich-rechtliches Gepräge gibt. 

Vgl. Oerder, BauR 1998, S. 22, 23 f. 

Zivilrechtlich zu beurteilen sind die unter § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB fallen-
den Verträge nach dem sog. Weilheimer Modell zur Deckung des Wohnbedarfs 
der örtlichen Bevölkerung. Dieses Modell sieht so aus: Die Gemeinde macht die 
Aufstellung eines Bebauungsplans davon abhängig, daß der Eigentümer ihr sein 
Grundstück durch ein notarielles Kaufangebot zeitlich befristet zum Verkauf an-
bietet, wobei die Gemeinde das Angebot nur annehmen darf, wenn der Eigentü-
mer das Grundstück an einen Ortsfremden verkauft. In einem von der Recht-
sprechung entschiedenen Fall hatte der Eigentümer sein Grundstück an einen 
Ortsfremden verkauft. Daraufhin nahm die Gemeinde das Angebot an und ver-
langte von dem Eigentümer die Auflassung des Grundstücks. Während der VGH 
München in der Vorinstanz den Vertrag wegen seiner Einbindung in die Bauleit-
planung als öffentlich-rechtlich einstufte, 

vgl. VGH München, U. v. 11.04.1990 - 1 B 84 
A.1480 -, NVwZ 1990, S. 979 

qualifizierte das Bundesverwaltungsgericht den Vertrag als zivilrechtlich, da sich 
die Gemeinde allein auf einen kaufrechtlichen Anspruch stützte. Die Motivation 
der Gemeinde (zeitlich befristete Einflußnahme auf die Eigentümerstruktur des 
Plangebiets) verleihe dem Vertrag kein derartiges Gepräge, daß er als öffentlich-
rechtlicher Vertrag anzusehen sei, zumal diese Motivation keinen Niederschlag in 
dem Vertrag gefunden habe. 
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Vgl. BVerwG, U. v. 11.02.1993 - 4 C 18.91 -, NJW 
1993, S. 2695. 

Grundstückskaufverträge, die eine Gemeinde zur Verwirklichung öffentlich-
rechtlicher Ziele im Rahmen der Bauleitplanung abschließt, haben danach in 
der Regel zivilrechtlichen Charakter. Dies dürfte auch für solche Fälle gelten, in 
denen Gemeinde und Grundstückseigentümer ein über die schlichte Übertragung 
von Grundstücksflächen hinausgehendes gemeinsames wirtschaftliches Interes-
se an der Entwicklung eines Gebietes haben. 

a.A. Oerder, BauR 1998, S. 22, 24. 

Dafür spricht ein Urteil des BGH vom 02.10.1998, das einen Vertrag als zivil-
rechtlich beurteilt hat, in dem ein Grundstückseigentümer einen Teil seines im 
Außenbereich gelegenen Grundstücks zu einem marktgerechten Preis (Bauer-
wartungsland) an die Gemeinde zur Beschaffung von Bauland im Rahmen eines 
Einheimischenmodells verkauft hat und diese ihm dafür in Aussicht gestellt hat, 
sie werde das ganze Grundstück in den Bebauungsplan einbeziehen. 

Vgl. BGH,  U. v. 02.10.1998 - V ZR 45/98 -, NJW 
1999, S. 208. 

Auch Verträge, durch die eine Gemeinde nur zum Zwecke der Finanzierung der 
Maßnahme Zwischenerwerberin wird, sind danach zivilrechtlich zuzuordnen.  

§ 11 Abs. 2 BauGB bildet jedoch unabhängig von der Rechtsnatur des Vertrages 
für alle städtebaulichen Verträge den maßgeblichen materiell-rechtlichen Kon-
trollmaßstab; § 11 Abs. 2 BauGB ist also nicht nur bei öffentlich-rechtlichen städ-
tebaulichen Verträgen, sondern auch bei privatrechtlichen städtebaulichen Ver-
trägen zu beachten. 

Vgl. BGH, U. v. 29.11.2002 - V ZR 105/02 -, ZIP 
2003, S. 535, 537; Brohm, JZ 2000, S. 321, 331. 

4. Städtebauliche Rahmen- bzw. Vorverträge 

a) Gründe für eine zeitlich gestaffelte, mehrstufige Vertragsgestaltung 

In der Startphase eines Projekts fehlt häufig noch eine hinreichend tragfähige 
tatsächliche Grundlage, die eine umfassende und endgültige Regelung sämtli-
cher Themenkomplexe in einem städtebaulichen Vertrag ermöglicht. Dies gilt 
insbesondere bei komplexen Vorhaben. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung des 
Investors ist zu Beginn eines Verfahrens oft noch mit so vielen Unsicherheiten 
sowohl auf der Erlösseite als auch auf der Kostenseite behaftet, daß er in diesem 
Stadium noch nicht genau abschätzen kann, welcher finanzieller Spielraum ihm 
etwa zur Übernahme von Folgekosten verbleibt, ohne die von ihm angestrebte 
Soll-Rendite zu gefährden. 
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So können sich auf der Erlösseite die erzielbaren Marktpreise bis zum Zeitpunkt 
des Vermarktungsbeginns etwa aufgrund eines Konjunktureinbruchs noch deut-
lich nach unten bewegen. In der Vorplanungsphase weiß der Investor oft auch 
noch nicht, mit welcher Netto-Baulandfläche er kalkulieren kann. Für die Wirt-
schaftlichkeit eines Projekts macht es in der Regel einen erheblichen Unter-
schied, ob durch die Festsetzungen des Bebauungsplans eine Netto-
Baulandfläche von 8 ha entsteht oder nur von 5,5 ha. 

Auf der Kostenseite lassen sich zwar die Erschließungskosten oft schon zu ei-
nem frühen Zeitpunkt mit relativ hoher Zuverlässigkeit kalkulieren. In welcher 
Höhe Kosten für eine etwa erforderliche Altlastensanierung anfallen, läßt sich 
aber in der Vorplanungsphase meistens nicht einmal ansatzweise abschätzen. 
Dies gilt jedenfalls dann, wenn eine detaillierte Altlastenuntersuchung noch aus-
steht. Besonders in den immer häufiger werdenden Fällen der Revitalisierung 
von Gewerbebrachen besteht in diesem Stadium bei einer drohenden Altlasten-
sanierung beträchtliche Kostenunsicherheit. Nicht selten ist in einem frühen Ver-
fahrensstadium auch noch gar nicht ermittelt, in welchem Umfang durch das 
Vorhaben Folgekosten entstehen. Es liegt auf der Hand, daß es auf solch unsi-
cherer Grundlage nicht möglich ist, bereits in der Startphase eines komplexen 
Projekts alle regelungsbedürftigen Punkte einer umfassenden und abschließen-
den Regelung in einem städtebaulichen Vertrag zuzuführen. 

Gleichwohl hat in solchen Fällen regelmäßig sowohl die Gemeinde als auch der 
Vorhabenträger ein erhebliches Interesse daran, die wesentlichen Eckpunkte der 
weiteren Zusammenarbeit bereits zu einem frühen Zeitpunkt vertraglich zu fixie-
ren. Die Gemeinde hat ein Interesse daran sicherzustellen, daß das Risiko ge-
meindlicher Vorlaufkosten soweit wie möglich minimiert wird. Hat die Gemeinde 
Planungsleistungen bzw. Gutachten in Auftrag gegeben und scheitert das Projekt 
dann vor Abschluß eines städtebaulichen Vertrages, weil der Investor wieder 
„abspringt“, bleibt sie im Zweifel auf den entstandenen Kosten „sitzen“. Weiter 
möchte sich die Gemeinde häufig von vornherein absichern, daß der Vorhaben-
träger 100 % der tatsächlich entstehenden Erschließungskosten übernimmt, 
auch wenn die genaue Dimensionierung der Erschließungsanlagen noch nicht 
feststeht. Außerdem will die Gemeinde u.U. zur Stärkung ihrer späteren Ver-
handlungsposition klarstellen, daß sie beabsichtigt, Folgekosten zu erheben. 

Der Investor hat ebenfalls ein erhebliches Interesse daran, das Risiko seiner Vor-
laufkosten für Planungsleistungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Altlasten- 
und Bodengrunduntersuchungen zu minimieren. Da er nach § 2 Abs. 3 und 4 
BauGB keinen Anspruch auf Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans 
hat und ein solcher Anspruch auch vertraglich nicht begründet werden kann, ver-
folgt er zur wirtschaftlichen Absicherung seiner Investitionen in der Regel das 
Ziel, im rechtlich zulässigen Rahmen schon frühzeitig ein möglichst hohes Maß 
an Planungs- und Kostensicherheit zu erhalten. 
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b) Das Stufenverhältnis zwischen städtebaulichem Rahmen- bzw. Vorvertrag und 

städtebaulichem Vertrag 

Diesen Interessen läßt sich durch Abschluß eines städtebaulichen Rahmen- bzw. 
Vorvertrages Rechnung tragen. Bereits aus dem Begriff „Rahmen“ ergibt sich, 
daß der Rahmenvertrag auf eine spätere Ausfüllung und Konkretisierung durch 
einen erst in fortgeschrittenem Planungsstadium abzuschließenden städtebauli-
chen Vertrag angelegt ist. Der städtebauliche Rahmenvertrag bildet also gewis-
sermaßen die 1. Stufe in einem zweistufig oder sogar mehrstufig konzipierten 
Vertragsgefüge. Die Konkretisierung der Regelungen in der 2. Stufe soll erfolgen, 
sobald die wesentlichen für den endgültigen Vertrag bedeutsamen Belange prä-
zise genug ermittelt sind.  

Gleichwohl kann der städtebauliche Rahmenvertrag für einzelne Themenberei-
che bereits unmittelbar verbindliche und abschließende Leistungspflichten ent-
halten, z.B. die Pflicht des Vorhabenträgers, sämtliche Kosten der Planung und 
der vorbereitenden Gutachten zu übernehmen. Andere Leistungspflichten kön-
nen dem Grunde nach festgelegt werden. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch 2. Aufl. 1999, S. 23. 

So kann sich der Vorhabenträger etwa verpflichten, 100 % der in dem Plangebiet 
anfallenden Erschließungskosten zu tragen und hierzu mit der Gemeinde zu ei-
nem späteren Zeitpunkt einen separaten Erschließungsvertrag abzuschließen. 
Daneben werden häufig auch rechtlich unverbindliche Absichtserklärungen (z.B. 
Planförderungsklauseln) in den städtebaulichen Rahmenvertrag aufgenommen, 
die in erster Linie dazu dienen, politische Signalwirkung zu entfalten. Ein städte-
baulicher Rahmenvertrag enthält somit in der Regel 

• „harte“, d.h. rechtsverbindliche Regelungen und 

• „weiche“ Regelungen i.S.v. Absichtserklärungen. 

In welchem Umfang in dem städtebaulichen Rahmenvertrag bereits unmittelbar 
verbindliche und abschließende Leistungspflichten vereinbart werden, hängt von 
den Umständen des Einzelfalls ab. Nicht selten werden einzelne besonders 
„sensible“ Themenkomplexe in dem städtebaulichen Rahmenvertrag auch aus 
taktischen Gründen ausgeklammert. Eine verbindliche Festlegung über die Höhe 
der vom Vorhabenträger zu übernehmenden Folgekosten, eine Konkretisierung 
der herzustellenden Erschließungsanlagen sowie Regelungen zur Sicherung der 
Ziele des Bebauungsplans erfolgen meistens erst in dem später abzuschließen-
den städtebaulichen Vertrag. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 23. 
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Der Abschluß eines städtebaulichen Rahmenvertrages bietet sich insbesondere 
an, wenn für ein Großvorhaben abschnittsweise in mehreren rechtlich selbstän-
digen Bebauungsplanverfahren Baurecht geschaffen werden soll. Die Beteiligten 
haben in diesem Fall ein besonderes Interesse daran, von Anfang an die wesent-
lichen Eckpunkte der Zusammenarbeit im Sinne einer Geschäftsgrundlage fest-
zulegen, die dann für alle einzelnen Bebauungsplanverfahren zur Anwendung 
kommen.  

Zustimmend Hoffmann, in: Hoppenberg/de Witt 
(Hrsg.), Handbuch des öffentlichen Baurechts, 
2002, A VI. Rdnr. 45; vgl. aber auch Birk, Städte-
bauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 308, der den 
Einsatz von Vorverträgen kritisch beurteilt. 

Das Verhältnis zwischen dem städtebaulichen Rahmenvertrag und den einzelnen 
städtebaulichen Verträgen, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Bebau-
ungsplanverfahren abgeschlossen werden, sieht etwa so aus: 
 

allgem. Grundsatzregelungen für Gesamtgebiet Rahmen  

 

Einzelregelun-
gen 

 

 

 

Einzelregelun-
gen 

  

für Gebiet 1 in 
städtebauli-
chem Vertrag 
Nr. 1 

 

 

für Gebiet 2 in 
städtebauli-
chem Vertrag 
Nr. 2 

mögliche vor-
weggenom-
mene Einzel-
regelungen in 
Rahmenver-
einbarung 

  

 

 

Einzelrege-
lungen in 
städtebau-
lichem Ver-
trag  

Praxistip: 

Vor Einleitung des Bebauungsplanverfahrens sollte die Gemeinde mit dem 
Vorhabenträger stets einen Vorvertrag abschließen, in dem sich dieser verpflich-
tet, der Gemeinde 100 % der entstehenden Planungskosten zu erstatten. Dann 
trägt der Vorhabenträger das Risiko des Scheiterns des Bebauungsplanverfah-
rens. 
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V. Einsatzmöglichkeiten städtebaulicher Verträge 

1. Vorhaben, für die durch die Gemeinde erst noch Baurecht geschaffen werden 
muß 

Städtebauliche Verträge dürfen grundsätzlich nur bei solchen Vorhaben einge-
setzt werden, für die durch die Gemeinde erst noch Baurecht geschaffen werden 
muß. Hierzu gehören zwei Fallgruppen: 

• die planungsrechtliche Entwicklung von Vorhaben auf derzeit im Außen-
bereich gelegenen Flächen, d.h. von Vorhaben, die gewissermaßen „auf 
der grünen Wiese“ entstehen sollen; 

• die Fälle einer Flächenumnutzung, wenn eine Nutzungsänderung beab-
sichtigt ist, für die die Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans 
erforderlich ist. Hierzu zählt insbesondere die sogenannte Revitalisie-
rung von Gewerbe- oder Industriebrachen in städtebaulich integrierten 
innerstädtischen Lagen.  

Vgl. Spannowsky, UPR 1996, S. 201 zur Wieder-
nutzung von Brachflächen. 

Städtebauliche Verträge dürfen deshalb in der Regel nur im Rahmen der Aufstel-
lung oder Änderung eines Bebauungsplans oder eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans abgeschlossen werden. Ein Verkauf bereits bestehender Baurech-
te ist dagegen grundsätzlich rechtlich nicht zulässig. 

2. Die einzelnen Fallkonstellationen 

a) Projekte, die von einem Eigentümer oder Investor an die Gemeinde herange-
tragen werden 

Geht die Projektinitiative für die Aufstellung oder Änderung eines Bebauungs-
plans bzw. eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans von einem Grundstücks-
eigentümer oder Investor aus, so ist dies der klassische Anwendungsfall für den 
Abschluß von städtebaulichen Verträgen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die 
Gemeinde das Vorhaben – gegebenenfalls mit bestimmten Änderungen – für 
städtebaulich vertretbar oder sogar wünschenswert hält. 

Projekte, die von einem Eigentümer oder Investor an die Gemeinde herangetra-
gen werden, zeichnen sich in der Regel dadurch aus, daß sämtliche zur Ver-
wirklichung des Vorhabens erforderlichen Grundstücksflächen im Eigentum 
oder in der zivilrechtlichen Verfügungsgewalt des Vorhabenträgers stehen. 
Letzteres ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Vorhabenträger zwar noch 
nicht Eigentümer der Vorhabengrundstücke ist, ihm hierfür jedoch ein notarielles 
Angebot auf Abschluß eines Grundstückskaufvertrages vorliegt. Solange dieses 
Angebot den derzeitigen Eigentümer bindet, ist die jederzeitige Zugriffsmöglich-
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keit des Vorhabenträgers auf die Grundstücke gesichert. Typischerweise ist in 
diesen Fällen keine Umlegung erforderlich. 

b) Die Gemeinde als Initiatorin einer vorsorgenden Baulandpolitik 

Der Abschluß von städtebaulichen Verträgen kommt nicht nur bei einer auf einen 
konkreten Vorhabenträger bezogenen Bauleitplanung in Betracht. Städtebauliche 
Verträge können vielmehr auch dann eingesetzt werden, wenn die Initiative für 
die Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans im Rahmen einer vorsor-
genden Baulandpolitik von der Gemeinde ausgeht. Gehören die Grundstücke 
ganz oder teilweise einem oder mehreren Privateigentümern, kann die Gemeinde 
die Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans von dem vorherigen Ab-
schluß entsprechender städtebaulicher Verträge (mit rechtlich zulässigem Inhalt) 
abhängig machen. 

Im Unterschied zu den Fällen, in denen die Initiative für ein Projekt von einem 
Vorhabenträger ausgeht, hat es die Gemeinde als Initiatorin einer Baulandaus-
weisung häufig mit einer Vielzahl von Eigentümern zu tun. Die Erfolgschancen, 
mit allen Eigentümern zu einem Vertragsabschluß zu kommen, hängen wesent-
lich von deren Anzahl ab. Je mehr Eigentümer beteiligt sind, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, daß sich darunter mindestens ein „Querkopf“ befindet. In 
vielen Fällen kann bereits die fehlende Mitwirkungsbereitschaft nur eines Eigen-
tümers die Maßnahme insgesamt blockieren.  

Vgl. Bunzel, (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Auflage 1999, S. 24. 

Aus diesem Grund können homogene Eigentumsverhältnisse als Erfolgsbedin-
gung für die Ausweisung eines Baugebiets gar nicht hoch genug eingeschätzt 
werden, wenn die Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans von dem 
vorherigen Abschluß städtebaulicher Verträge abhängig gemacht werden soll. 
Verfahren, an denen viele Eigentümer beteiligt sind, ziehen sich ferner erfah-
rungsgemäß häufig über viele Jahre hin. Besonders schwierig sind solche Fälle 
zu handhaben, in denen die Gemeinde die Eigentümer erst nach dem Aufstel-
lungsbeschluß für einen Bebauungsplan damit konfrontiert, daß sie die Fortfüh-
rung des Bebauungsplanverfahrens von dem Abschluß städtebaulicher Verträge 
abhängig macht. (Zu den Anforderungen an das Vertragsmanagements in Fällen 
mit einer Vielzahl von Eigentümern).  

In Fällen mit vielen unterschiedlichen Eigentümern im Plangebiet ist in der Regel 
eine Umlegung erforderlich. 
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Ein Eigentümer 
 
 
 
 

271 

 
 

Viele Eigentümer 
 

271 
272 
273 

273/1 

 
274 
275 
276 
277 
278 

Praxistip: 

Das Plangebiet sollte nicht zu groß abgegrenzt werden.  

c) Beauftragung von Trägergesellschaften 

Ist die Gemeinde Initiatorin eines Vorhabens, kann sie die Baulandausweisung in 
Eigenregie durchführen oder für die Gesamtmaßnahmen bzw. für bestimmte 
Teilmaßnahmen privatrechtlich organisierte Dienstleistungsunternehmen als 
Maßnahme- bzw. Erschließungsträger beauftragen. Dabei ist zu unterscheiden 
zwischen 

• Maßnahmeträgervertrag im Rahmen eines Investorenmodells 

• Maßnahmeträgervertrag im Rahmen eines Betreuungs- oder eines Treu-
handmodells 

Die Terminologie ist allerdings nicht einheitlich. 



 45
 
 

aa) Investorenmodell 

Bei dem Maßnahmeträgervertrag im Rahmen eines Investorenmodells beauftragt 
die Gemeinde eine Trägergesellschaft, die Projektsteuerung und die Gesamt-
maßnahme oder bestimmte Teilmaßnahmen für ein bestimmtes Baugebiet im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung durchzuführen. Vertragsgegenstand 
kann insbesondere die Durchführung folgender Maßnahmen sein: 

• Grunderwerb 

• Grundstücksvorfinanzierung 

• Vorbereitung der Bauleitplanung 

• Neuordnung der Grundstücke im Vertragsgebiet 

• Freilegung 

• Erschließung 

• Ausgleichsmaßnahmen oder deren Ablösung 

• Grundstücksvermarktung. 

Das Investorenmodell dient in erster Linie dazu, die gemeindliche Vorfinanzie-
rung bei der Entwicklung und Erschließung eines Baugebiets möglichst niedrig 
zu halten. Dieses Ziel bestimmt auch seinen praktischen Anwendungsbereich: 
Je höher der gemeindliche Vorfinanzierungsbedarf ist, desto eher kommt das 
Investorenmodell zum Einsatz. Die Höhe des Vorfinanzierungsbedarfs durch die 
Gemeinde kann sehr verschieden sein. Folgende Fallgestaltungen sind zu unter-
scheiden: 

• Fall 1: Die Grundstücke im Plangebiet befinden sich im Eigentum privater 
Dritter; die Baulandausweisung soll ohne gemeindlichen Zwischenerwerb er-
folgen. 

• Fall 2: Die Gemeinde ist bereits Eigentümerin sämtlicher im Plangebiet gele-
genen Grundstücke. 

• Fall 3: Die Grundstücke im Plangebiet befinden sich ganz oder teilweise im 
Eigentum privater Dritter; eine Baulandausweisung soll erst nach einem Zwi-
schenerwerb der Grundstücke durch die Gemeinde erfolgen. 

Es liegt auf der Hand, daß der gemeindliche Vorfinanzierungsbedarf im Fall 3 in 
der Regel am höchsten ist und im Fall 1 in der Regel am niedrigsten. Während 
im Fall 2 die anfallenden Planungs- und Erschließungskosten vorzufinanzieren 
sind, kommen im Fall 3 noch die meist beträchtlichen Grunderwerbskosten hinzu. 
Dagegen können im Fall 1 die anfallenden Planungs- und Erschließungskosten 
durch städtebaulichen Vertrag u.U. schon von Anfang an auf die privaten Eigen-
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tümer abgewälzt werden. Typischer Anwendungsfall des Investorenmodells ist 
deshalb der Fall 3. 

Bei der Anwendung des Investorenmodells ist allerdings Vorsicht geboten. 
Die Gemeinde muß sich nämlich bei den bislang üblichen Modellen gegenüber 
dem Träger verpflichten, die innerhalb einer bestimmten Frist nicht vermarkteten 
Grundstücke in das gemeindliche Liegenschaftsvermögen zu übernehmen und 
den bis dahin tatsächlich entstandenen Aufwand der Trägergesellschaft ein-
schließlich des Trägerhonorars anteilig zu tragen. 

Vgl. Gotthilf Walker, Handbuch Städtebauliche 
Verträge Band 1, 1999, S. 325. 

Die Gemeinde trägt damit bei dem Investorenmodell letztlich doch das unter-
nehmerische Risiko des Vorhabens. Nur wenn es der Trägergesellschaft gelingt, 
während der Laufzeit des Vertrages sämtliche Baugrundstücke zu vermarkten, 
muß die Gemeinde für die Entwicklung und Erschließung des Baugebiets keinen 
eigenen finanziellen Beitrag leisten. Die Gemeinde hat aus diesem Grund ein 
unmittelbares wirtschaftliches Eigeninteresse daran, einen möglichst leistungsfä-
higen Träger zu beauftragen. Bei der Auswahl der zu beauftragenden Trägerge-
sellschaft sollte die Gemeinde auf die Vermarktungsquote in bisher abgewickel-
ten vergleichbaren Fällen achten. Eine wichtige Erfolgsbedingung ist ferner er-
fahrungsgemäß die Qualität des Projektleiters. 

Praxistip:  

Bei der Beauftragung einer Trägergesellschaft sollte die Gemeinde die Person 
des Projektleiters für die Dauer der gesamten Laufzeit des Vertrages verbindlich 
festschreiben. 

Anreize für einen optimalen Vermarktungserfolg sind auch über die Honorarge-
staltung möglich. Die Vermarktung der letzten 25 % bis 30 % der Grundstücke ist 
fast immer am schwersten. 

Praxistip:  

Die Verteilung des auf die Vermarktung bezogenen Honoraranteils des Trägers 
sollte nicht gleichmäßig pro verkauftem Grundstück erfolgen, sondern ausgehend 
von einer niedrigen Quote für die ersten verkauften Grundstücke mit zunehmen-
dem Vermarktungsfortschritt überproportional ansteigen. 

Ausblick: In letzter Zeit ist ein Trend erkennbar, Investorenmodelle so umzuge-
stalten, daß die Trägergesellschaft tatsächlich das volle unternehmerische Risiko 
übernimmt. Zu diesem Zweck wird meist speziell für das konkrete Vorhaben eine 
Projektgesellschaft gegründet. Wir wagen die Prognose, daß sich an einer sol-
chen Projektgesellschaft künftig häufig auch die Gemeinde oder eine von der 
Gemeinde beherrschte privatrechtliche Gesellschaft beteiligen wird.  
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bb) Betreuungs- und Treuhandmodell 

Daneben kann ein Maßnahmeträgervertrag auch als Geschäftsbesorgungsver-
trag im Rahmen eines Betreuungs- oder Treuhandmodells abgeschlossen wer-
den.  

Vgl. hierzu im einzelnen Walker, Handbuch Städte-
bauliche Verträge, Band 1, 1999, S. 337 ff. 

Die Anwendung eines solchen Modells kommt vor allem in dem Fall in Betracht, 
in dem sich die Grundstücke im Plangebiet im Eigentum privater Dritter befinden 
und die Baulandausweisung ohne gemeindlichen Zwischenerwerb erfolgen soll. 
Aufgabe des Trägers im Rahmen eines Betreuungs- und Treuhandmodells ist es 
im Unterschied zum Investorenmodell nicht, die Kosten für die Planung, Umle-
gung und Erschließung des Baugebiets selbst vorzufinanzieren. Vielmehr soll der 
Träger u.a. erreichen, daß die Eigentümer sich vertraglich verpflichten, diese 
Kosten einschließlich des Trägerhonorars zu übernehmen und durch entspre-
chende Abschlagszahlungen vorzufinanzieren. Der Träger wird also bei einem 
Betreuungs- oder Treuhandmodell nicht als Investor tätig, sondern als reiner 
Dienstleister. 

Klassischer Anwendungsfall dieses Modells ist die Beauftragung einer Trägerge-
sellschaft 

• als Verfahrensträger unter dem „Mantel“ einer amtlichen Umlegung sowie 

• als Erschließungsträger bei der anschließenden Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen. 

In der ersten Stufe verhandelt die Trägergesellschaft mit den Eigentümern, bis 
alle bereit sind, freiwillige Vereinbarungen zu den vorgesehenen Umlegungsbe-
dingungen unter dem „Mantel“ der amtlichen Umlegung einzugehen und anteilig 
100 % der entstehenden Erschließungskosten einschließlich des Trägerhonorars 
zu übernehmen. Für diese Vorlaufphase schließt die Trägergesellschaft in der 
Regel mit der Gemeinde einen Geschäftsbesorgungsvertrag ab. Mit dem Vertrag 
verfolgt die Trägergesellschaft vor allem den Zweck, das Risiko der Vorlaufko-
sten auf die Gemeinde zu verlagern. Sind nicht alle Eigentümer kooperationsbe-
reit und scheitert deshalb die Umlegung und die Erschließung unter der Pro-
jektsteuerung der Trägergesellschaft, trägt die Gemeinde die entstandenen 
Vorlaufkosten. Dabei handelt es sich in erster Linie um Honorare für Ingenieurlei-
stungen, die erforderlich sind, um den Eigentümern eine hinreichend präzise 
Kostenübersicht an die Hand geben zu können. 

Die zweite Phase umfaßt die Projektsteuerung der Umlegung und der Erschlie-
ßung. In dieser Phase wechselt die Trägergesellschaft meist den Auftraggeber: 
An die Stelle der Gemeinde treten die Eigentümer. Ist dies der Fall, schließt die 
Gemeinde in der Regel mit einer aus allen Eigentümern des Plangebiets beste-



 48
 
 
henden BGB-Gesellschaft, vertreten durch die Trägergesellschaft, einen städte-
baulichen Vertrag über die „Umlegungsbedingungen“ sowie einen Erschlie-
ßungsvertrag nach § 124 Abs. 1 BauGB ab. Das Trägerhonorar wird durch sepa-
rate Vereinbarung zwischen der BGB-Gesellschaft der Eigentümer und dem Trä-
ger geregelt. 

Für den Erschließungsvertrag kommt alternativ auch folgende Vertragskonstruk-
tion in Betracht: 

Die Gemeinde überträgt dem Träger die Erschließung in einem Erschließungs-
vertrag nach § 124 Abs. 1 BauGB; Wirksamkeitsvoraussetzung des Erschlie-
ßungsvertrages ist, daß sich alle Eigentümer, deren Grundstücke erschlossen 
werden, gegenüber dem Träger in separaten Vereinbarungen verpflichtet haben, 
sich anteilig an den entstehenden Erschließungskosten einschließlich des Trä-
gerhonorars zu beteiligen und diese durch entsprechende Abschlagszahlungen 
vorzufinanzieren. 

Vgl. Birk, Städtebaulicher Vertrag und Erschlie-
ßungsvertrag - Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de, BauR 1999, S. 205, 206. 

B. Schranken städtebaulicher Verträge 

I. Formelle Anforderungen 

1. Formbedürftigkeit 

Nach § 11 Abs. 3 BauGB bedarf ein städtebaulicher Vertrag der Schriftform, so-
weit nicht durch Rechtsvorschriften eine andere Form vorgeschrieben ist. Form-
bedürftig sind auch städtebauliche Rahmenverträge und Vorverträge. Lediglich 
mündlich abgeschlossene städtebauliche Verträge sind nach § 59 Abs. 1 VwVfG 
i.V.m. § 125 BGB nichtig. 

Schriftform bedeutet Unterzeichnung des Vertrages durch alle Beteiligten auf 
derselben Urkunde. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg,  U. v. 17.04.1989, - 
5 S 1990/87 -, NVwZ-RR 1990, S. 225; OVG Lü-
neburg,  U. v. 25.07.1997 - 1 L 5856/95 -, NJW 
1998, S. 2921; vgl. aber auch BVerwG, U. v. 
24.08.1994 - 11 C 14.93 -, BVerwGE 96, S. 326, 
332 ff.; Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 
6. Aufl. 2001, § 57 Rdnr. 20 m.w.N.: durch Schrift-
wechsel, d.h. auf verschiedenen Urkunden mit 
Rechtsbindungswillen abgegebene Erklärungen 
reichen aus. 
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Die Schriftform erstreckt sich nach Umfang und Inhalt auf sämtliche Vertragsteile. 
Pläne, Aufstellungen u.ä., die dem Vertrag nicht als Anlage beigefügt sind, kön-
nen Vertragsinhalt werden, wenn auf sie im Vertrag ausdrücklich und hinreichend 
bestimmt Bezug genommen wird. 

Vgl. Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 
6. Aufl. 2001, § 57 Rdnr. 16 m.w.N. 

Das Schriftformerfordernis verlangt nach Auffassung des BVerwG nicht, daß sich 
die Gegenleistung nach Gegenstand, Umfang und Zweck eindeutig und zweifels-
frei allein aus dem Wortlaut der Vertragsurkunde ergeben muß. Eine unklare o-
der mehrdeutige Formulierung des Vertragstextes schade nicht, wenn die sich 
daraus ergebenden Zweifel im Wege der Auslegung zu beheben seien. Hierzu 
sei es zulässig, auch außerhalb der Vertragsurkunde liegende Umstände heran-
zuziehen, sofern sich aus dem Inhalt des Vertragstextes ein zureichender An-
haltspunkt für die Auslegung ergebe. 

Vgl. BVerwG, U. v. 15.12.1989 - 7 C 6/88 -, NVwZ 
1990, S. 665, 667. 

Weitergehend bedarf ein städtebaulicher Vertrag der notariellen Beurkundung, 
wenn sich darin eine Partei verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück oder 
einem Grundstücksteil zu übertragen (§ 311 b Abs. 1 S. 1 BGB). Gleiches gilt 
nach § 11 Abs. 2 Erbbaurechtsverordnung für die Bestellung und den Erwerb von 
Erbbaurechten. Entspricht ein Vertrag dem Formerfordernis nicht, sind jedenfalls 
seine beurkundungsbedürftigen Teile nach § 59 Abs. 1 VwVfG i.V.m. § 125 BGB 
nichtig. Die Teilnichtigkeit des Vertrages hat dessen Gesamtnichtigkeit zur Folge, 
wenn sich aus dem Sachverhalt nicht ergibt, daß die Parteien den Vertrag auch 
ohne den nichtigen Teil geschlossen hätten. 

Vgl. BGH, U. v. 05.05.1972 - V ZR 63/70 -, NJW 
1972, S. 1364; OVG Münster,  U. v. 29.06.1992 - 
3 A 1079/91 -, KStZ 1993, S. 171. 

Ein ohne Beachtung der Formvorschrift des § 311 b Abs. 1 S. 1 BGB abge-
schlossener Vertrag wird aber gemäß § 311 b Abs. 1 S. 2 BGB seinem ganzen 
Inhalt nach geheilt (d.h. gültig), wenn die Auflassung und die Eintragung in das 
Grundbuch erfolgt sind. 

2. Zuständigkeit 

Formelle Wirksamkeitsvoraussetzung eines städtebaulichen Vertrages ist ferner, 
daß die unterzeichnenden Personen für die Vertragsbeteiligten vertretungsbefugt 
sind. Ist eine Gesellschaft als Vorhabenträger oder Grundstückseigentümer Ver-
tragspartei, kann die Gemeinde die Vertretungsberechtigung des Unterzeichners 
überprüfen, indem sie sich einen aktuellen Handelsregisterauszug vorlegen läßt. 
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Wirksam unterzeichnen kann auch ein Rechtsanwalt, wenn der Gemeinde eine 
entsprechende Vertretungsvollmacht vorliegt. 

Wer für die Gemeinde vertretungsbefugt ist, bestimmt sich nach den jeweili-
gen kommunalverfassungsrechtlichen Regelungen. In den meisten Bundeslän-
dern ist der Bürgermeister alleinvertretungsberechtigt. In manchen Bundeslän-
dern schreibt das Kommunalrecht (z.B. § 64 Abs. 1 S. 2 GO NRW) dagegen vor, 
daß ein Vertrag erst wirksam wird, wenn zwei vertretungsberechtigte Personen 
unterschrieben haben. Solange nur eine Unterschrift vorliegt, ist der Vertrag 
schwebend unwirksam. 

In der Regel ist der Abschluß eines städtebaulichen Vertrages auch in größeren 
Städten kein Geschäft der laufenden Verwaltung und bedarf deshalb der Zu-
stimmung des zuständigen Beschlußorgans. Das ist in der Regel der Gemeinde-
rat. Durch Regelung in der Hauptsatzung kann die Zuständigkeit auch auf einen 
beschließenden Ausschuß übertragen werden. Fehlt die erforderliche Zustim-
mung des zuständigen Beschlußorgans der Gemeinde, so bleibt die Au-
ßenwirksamkeit des Vertrages jedenfalls dann unberührt, wenn der Vertrags-
partner gutgläubig ist. 

Vgl. Oerder, BauR 1998, S. 22, 25. 

3. Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde 

Für städtebauliche Verträge ist eine Genehmigung durch die nach Landesrecht 
zuständige Kommunalaufsichtsbehörde grundsätzlich nicht erforderlich. Aus-
nahmsweise kann jedoch eine Genehmigungsbedürftigkeit gegeben sein, wenn 
der Vertrag kredit- oder gewährleistungsähnliche Elemente enthält. 

Eine Ausnahme von dem Grundsatz, daß städtebauliche Verträge nicht geneh-
migungsbedürftig sind, liegt insbesondere vor, wenn eine Gemeinde in einem 
städtebaulichen Vertrag eine Trägergesellschaft im Rahmen eines Investoren-
modells beauftragt, in ihrem Namen und auf ihre Rechnung den erforderlichen 
Grunderwerb in einem Baugebiet zu tätigen, die Bebauungsplanung vorzuberei-
ten, die Bodenordnung, die Erschließung und die Vermarktung durchzuführen, 
sich aber gegenüber der Trägergesellschaft vertraglich verpflichtet, 

• zur Erlangung von Kommunalkreditkonditionen eine Bürgschaft für den 
durch den Träger aufzunehmenden Kredit zu übernehmen (rechtliche Zu-
lässigkeit ist zweifelhaft) und/oder  

• nach Ablauf einer bestimmten Frist von der Trägergesellschaft die Bau-
grundstücke zu übernehmen, die diese bis dahin nicht vermarktet hat. 

Dabei handelt es sich um kredit- oder gewährleistungsähnliche Über-
nahmepflichten, die der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde bedür-
fen. 
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Vgl. Walker, Handbuch Städtebauliche Verträge 
Band 1, 1999, S. 325, 336. 

4. Ausschreibungspflicht 

a) Abschluß von städtebaulichen Verträgen und Vergaberecht 

Der Abschluß städtebaulicher Verträge zwischen einer Gemeinde und einem 
Vorhabenträger bzw. Eigentümer unterfällt in der Regel nicht dem Anwendungs-
bereich des öffentlichen Vergaberechts. Bei dem Abschluß eines städtebaulichen 
Vertrages nach § 11 BauGB handelt es sich nicht um die Vergabe eines öffentli-
chen Auftrages i.S.d. §§ 97 ff. GWB bzw. des Gemeindehaushaltsrechts.  

Vgl. Würfel/Butt, NVwZ 2003, S. 153, 157; Löhr, in: 
Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 8. Aufl. 2002, 
§ 11 Rdnr. 24. 

Zwar sind die Vergabevorschriften auf den Abschluß öffentlich-rechtlicher Verträ-
ge anwendbar. Im Verhältnis zwischen der Gemeinde und dem Vorhabenträger 
fehlt es jedoch regelmäßig auch bei weiter Auslegung an einer entgeltlichen 
Leistung i.S.v. § 99 Abs. 1 GWB bzw. an einem Auftrag i.S.d. Gemeindehaus-
haltsrechts. 

Vgl. Burmeister/Heilshorn, BWGZ 2002, S. 104, 
107. 

Dies läßt sich am Beispiel eines Folgelastenvertrages zeigen, bei dem sich der 
Vorhabenträger verpflichtet, der Gemeinde die durch sein Vorhaben verursach-
ten Folgekosten zu erstatten. Die Gemeinde verzichtet in diesem Fall gegen den 
Vorhabenträger nicht auf eine bestehende Forderung, da sie gegen ihn weder 
einen Anspruch auf Übernahme der Folgekosten noch einen Beitrags- oder Ge-
bührenanspruch hat. An der fehlenden Entgeltlichkeit ändert sich auch durch die 
Einstufung des städtebaulichen Vertrages als „hinkender“ Austauschvertrag 
nichts. Insbesondere begründet die unmittelbare Verbesserung der baurechtli-
chen Nutzbarkeit und die hiermit verbundene Werterhöhung des Grundstücks 
keine Gegenleistung der Gemeinde. 

Vgl. Würfel/Butt, NVwZ 2003, S. 153, 157; anderer 
Ansicht Meißner, ZfBR 2001, S. 674, 675.  

Dies ergibt sich aus § 2 Abs. 3 BauGB, wonach die vertragliche Begründung von 
Planungspflichten und damit auch ein Verkauf von Baurecht unzulässig ist.  

Auch der Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken ist nicht vergabepflichtig. 
Vertragsgegenstand muß nach den vergaberechtlichen Bestimmungen ein ent-
geltlicher Beschaffungsvorgang des öffentlichen Auftraggebers sein, d.h. dieser 
muß „einkaufen gehen“. Reine Veräußerungsgeschäfte der Gemeinde sind damit 
vergaberechtlich irrelevant. 
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Vgl. Burmeister/Heilshorn, BWGZ 2002, S. 104, 
109; Müller-Wrede, in: Ingenstau/Korbion, VOB, 
14. Aufl. 2001, § 99 GWB Rdnr. 2; Otting, Verga-
beR 2002, S. 11, 12 ff: zur Auftragsvergabe an ei-
ne 100 %ige Tochtergesellschaft der Gemeinde 
als „Inhouse-Geschäft“ mit anschließender Veräu-
ßerung von Gesellschaftsanteilen; vgl. auch 
Schwenker/Heinze, VergabeR 2001, S. 96: zur 
(grundsätzlich fehlenden) Anwendbarkeit des Ver-
gaberechts auf sogenannte Investorenwettbewer-
be. 

b) Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an Dritte „auf der zweiten Stufe“ 

Von der „Vergabe“ städtebaulicher Verträge zu unterscheiden sind folgende Fall-
konstellationen der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an Dritte auf der „zwei-
ten Stufe“:  

Die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen der Gemeinde an Dritte kann u. U. 
auch dann den Vorschriften des öffentlichen Vergaberechts unterliegen, wenn 
sich der Vorhabenträger in einem städtebaulichen Vertrag gegenüber der Ge-
meinde verpflichtet hat, die ihr durch das Vorhaben gegenüber Dritten entste-
henden Kosten vollständig zu erstatten. In diesem Fall bleiben durch die Auf-
tragsvergabe bei der Gemeinde zwar keine Kosten „hängen“. Gleichwohl sind die 
§§ 97 ff. GWB anwendbar, wenn die Gemeinde einen Dienstleistungsauftrag an 
einen Dritten oberhalb des Schwellenwerts von 200.000,00 € gem. § 2 Nr. 3 VgV 
vergibt. Dies ergibt sich daraus, daß die §§ 97 ff. GWB den Zweck verfolgen, 
jedem Unternehmer den gleichen Zugang zu öffentlichen Aufträgen zu gewähr-
leisten. 

Vgl. Burmeister/Heilshorn, BWGZ 2002, S. 104, 
106. 

Hat sich der private Vorhabenträger gegenüber der Gemeinde in einem städte-
baulichen Vertrag zur Ausarbeitung der städtebaulichen Planungen auf eigene 
Kosten verpflichtet, ist die Beauftragung eines privaten Dienstleisters durch den 
Vorhabenträger in der Regel nicht vergabepflichtig. Eine andere Beurteilung er-
gibt sich aber dann, wenn er als öffentlicher Auftraggeber i.S.v. § 98 GWB zu 
qualifizieren ist (dies ist z.B. bei einer kommunal beherrschten Gesellschaft der 
Fall) und die Auftragssumme oberhalb der Schwellenwerte des § 2 VgV liegt.  

Vgl. Burmeister/Heilshorn, BWGZ 2002, S. 104, 
109 f. 

Eine freihändige Vergabe von Aufträgen durch den Vorhabenträger an private 
Dritte scheidet auch dann aus, wenn er sich in dem städtebaulichen Vertrag ge-
genüber der Gemeinde verpflichtet hat, bestimmte Aufträge (z.B. Planungsauf-
träge) nach bestimmten Regeln (z.B. VOF) öffentlich auszuschreiben. 



 53
 
 

II. Materielle Schranken 

1. Unzulässige Vorweg-Bindungen nach § 2 Abs. 3 BauGB 

Nach § 2 Abs. 3 BauGB besteht auf die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder 
Aufhebung eines Bauleitplans oder einer sonstigen städtebaulichen Satzung kein 
Anspruch, wobei ein solcher Anspruch auch nicht durch Vertrag begründet wer-
den kann. Zweck dieser Vorschrift ist es, dem Gemeinderat zur Sicherung der 
gemeindlichen Planungshoheit bis zum Satzungsbeschluß die Möglichkeit einer 
grundsätzlich ungebundenen und umfassenden Abwägung der durch die Bau-
leitplanung berührten öffentlichen und privaten Belange zu geben. Dadurch soll 
eine unzulässige Verkürzung der gebotenen Abwägung vermieden werden.  

Vertragliche Vereinbarungen, mit denen die Pflicht zur Aufstellung eines 
Bebauungsplans begründet werden soll oder mit denen bestimmte Inhalte 
eines Bebauungsplans bereits vorab festgelegt werden sollen, sind deshalb 
grundsätzlich nichtig. Dies gilt erst recht, wenn sich die Gemeinde verpflichtet, 
einen inhaltlich näher bestimmten Bebauungsplan bis zu einem festen Zeitpunkt 
aufzustellen. Allerdings kann eine solche nichtige Vertragsklausel, durch die in 
unzulässiger Weise eine Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Bebauungs-
plans begründet werden sollte, nach der Rechtsprechung des BGH u.U. in eine 
Übernahme des finanziellen Planungsrisikos durch die Gemeinde umgedeutet 
werden. 

Vgl. BGH,  U. v. 22.11.1979 - III ZR 186/77 -, NJW 
1980, S. 826, 828; siehe auch zur grundlegenden 
Problematik Spannowsky, Rechtsprobleme zwi-
schen städtebaulichen Verträgen und Satzungen, 
GewArch 1998, S. 362. 

Die Besonderheit des dieser Entscheidung zugrunde liegenden Falles lag jedoch 
darin, daß der BGH die fragliche Vertragsklausel lediglich als öffentlich-rechtliche 
Zusatzvereinbarung eines privatrechtlichen Kaufvertrages über ein gemeindeei-
genes Grundstück angesehen hat. Eine Umdeutung der Klausel in einen „Kauf 
mit Übernahme des Planungsrisikos“ hat er in Betracht gezogen, da sie sich in 
die umfassende privatrechtliche Vereinbarung eingefügt hätte. 

Nicht nur die Verpflichtung einer Gemeinde zur Aufstellung eines Bebauungs-
plans ist unwirksam. Darüber hinaus ist auch die vertragliche Übernahme einer 
gemeindlichen Pflicht zur Einleitung und Durchführung eines Bebauungs-
planverfahrens nichtig.  

Vgl. BVerwG, B. v. 09.10.1996 - 4 B 180.96 -, 
BauR 1997, S. 263; vgl. auch VGH Baden-
Württemberg, U. v. 15.12.1994 - 5 S 870/93 -, 
UPR 1995, S. 355 sowie VGH Baden-
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Württemberg, B. v. 22.03.2000 - 5 S 444/00 -, 
NVwZ 2000, S. 1060. 

Ebenso ist die Verpflichtungserklärung einer Gemeinde nichtig, einen inhaltlich 
näher bestimmten Bebauungsplan in Übereinstimmung mit dem Vertragspartner 
zu fördern. 

Vgl. BGH, U. v. 22.11.1979 - III ZR 186/77 -, NJW 
1980, S. 826 m.w.N.; a.A. offenbar Bunzel (Hrsg.), 
Städtebauliche Verträge - ein Handbuch, 2. Aufl. 
1999, S. 43, der von einer zulässigen „Planförde-
rungsklausel“ spricht und Kahl, DÖV 2000, S. 793, 
798. 

Allerdings kann die Gemeinde hierzu eine unverbindliche Absichtserklärung ab-
geben. Eine stärkere rechtliche Bindung kann die Gemeinde in einem städtebau-
lichen Vertrag nicht eingehen. 

Vgl. Bartholomäi, Städtebauliche Verträge nach 
§ 11 BauGB in der Praxis, Vortrag im Kurs des In-
stituts für Städtebau Berlin „Städtebau und Recht“, 
1999, S. 4. 

Vertragsklauseln, in denen sich die Gemeinde für den Fall des Fehlschlagens der 
Planung dazu verpflichtet, dem Vorhabenträger Schadenersatz zu leisten, kön-
nen ebenfalls mit § 2 Abs. 3 BauGB in Konflikt kommen. Durch eine Schadens-
ersatzverpflichtung kann eine faktische Vorwegbindung der Gemeinde und 
damit eine Umgehung des gesetzlichen Verbots bewirkt werden. Daher dürfte 
jedenfalls eine Verpflichtung der Gemeinde zum Ersatz des positiven Interesses 
bei einer nicht rechtzeitigen oder ausbleibenden Planung ausgeschlossen sein. 

Gleiches gilt auch für die Vereinbarung einer von der Gemeinde zu zahlenden 
Vertragsstrafe.  

Vgl. Kahl, DÖV 2000, S. 793, 799; Oerder, 
BauR 1998, S. 22, 27. 

Mit § 2 Abs. 3 BauGB grundsätzlich vereinbar ist dagegen eine auf Ersatz der 
fehlgeschlagenen Planungskosten des Vorhabenträgers gerichtete vertragli-
che Risikoübernahme durch die Gemeinde.  

Vgl. Kahl, DÖV 2000, S. 793, 799. 

Solche Regelungen sind in der Regel nicht geeignet, die Gemeinde in ihrer Pla-
nungsentscheidung rechtlich relevant zu beeinflussen. Eine (teilweise) Risiko-
übernahme kann für den Fall vereinbart werden, daß  

• das Bebauungsplanverfahren scheitert oder 
• der Bebauungsplan mit einem Inhalt in Kraft tritt, der vom vertraglich  
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 vorausgesetzten Inhalt wesentlich abweicht.  

Dabei ist zu beachten, daß eine vertragliche Risikoübernahme durch die Ge-
meinde nach der Rechtsprechung des BGH ausnahmsweise auch dann vorlie-
gen kann, wenn sie nicht ausdrücklich vereinbart ist, sich aber aus ergänzender 
Vertragsauslegung oder aus schlüssigem Verhalten der Gemeinde ergibt. Eine 
weitergehende Risikoübernahme der Gemeinde ist nach der Rechtsprechung 
des BGH in den Fällen der Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke möglich. 
Dagegen kommt eine vorvertragliche Haftung der Gemeinde aus c.i.c bei Schei-
tern des Bebauungsplanverfahrens oder bei Verträgen, die wegen Verstoßes 
gegen § 2 Abs. 3 BauGB nichtig sind, aufgrund der strengen Anforderungen der 
Rechtsprechung nur in seltenen Ausnahmefällen in Betracht.  

Eine andere Frage ist es, ob die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans durch 
den vorgeschalteten Abschluß eines städtebaulichen Vertrages oder durch 
sonstige inhaltliche Abstimmungen zwischen Gemeinde und Vorhabenträger 
berührt wird. Hierzu hat das Bundesverwaltungsgericht bereits in seinem 
Grundsatzurteil vom 05.04.1974 anerkannt, daß der Abwägungsvorgang nicht 
„auf sozusagen planerisch freiem Feld“ stattfindet. Eine Zusammenarbeit zwi-
schen Gemeinde und Vorhabenträger vor und während des Bebauungsplanver-
fahrens kann sich danach als sachgerecht und insbesondere bei Großvorhaben 
sogar als notwendig erweisen, um umfangreiche Planungen effektiv, schnell und 
kostengünstig realisieren zu können.  

Vgl. BVerwG, U. v. 05.04.1974 - 4 C 50.72 -, 
BVerwGE 45, S. 309, 317 (sog. Flachglasurteil). 

Zu diesen Zwecken sind auch vertragliche Vereinbarungen mit Planern und Inve-
storen möglich und zulässig.  

Vgl. VGH Baden-Württemberg, NK - U. v. 
11.07.1995 - 3 S 1242/95 -, UPR 1996, S. 115, 
116. 

Eine zu einem Abwägungsfehler führende unzulässige Vorwegbindung der 
Gemeinde liegt deshalb nur dann vor, wenn vorgeschaltete tatsächliche oder 
rechtliche Bindungen die Interessenabwägung des Gemeinderats beim ab-
schließenden Satzungsbeschluß erkennbar verkürzen, der Gemeinderat also 
nicht mehr „abwägungsbereit“ ist. Ein Abwägungsfehler scheidet somit aus, wenn 
die Gemeinde trotz solcher Bindungen Herrin des Bebauungsplanverfahrens 
bleibt und die Ziele und Zwecke der Planung eigenständig vorgibt. Dies setzt 
allerdings voraus, daß sich der Vorhabenträger und ein von ihm beauftragter Ar-
chitekt an die planerische Grundentscheidung der Gemeinde halten und sich 
auch mit etwaigen „Absprachen“ stets dem Planungswillen der Gemeinde unter-
ordnen. 
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Vgl. VGH Baden-Württemberg, NK. - U. v. 
11.07.1995 - 3 S 1242/95 -, UPR 1996, S. 115, 
116. 

Davon zu unterscheiden sind Vereinbarungen, mit denen die abschließende 
Entscheidung des Gemeinderats vorweggenommen wird. Solche Vereinba-
rungen sind nach dem Bundesverwaltungsgericht unter drei kumulativen Voraus-
setzungen zulässig: 

• Die Vorwegnahme der Entscheidung muß - auch unter dem Gesichtspunkt 
des dadurch belasteten Abwägungsverfahrens - sachlich gerechtfertigt sein. 

• Bei der Vorwegnahme muß die planungsrechtliche Zuständigkeitsordnung 
gewahrt bleiben, insbesondere muß die Mitwirkung des Gemeinderats an der 
Vorentscheidung in einer Weise gesichert sein, die es gestattet, die Vorent-
scheidung (auch) dem Rat zuzurechnen.  

• Die vorgezogene Entscheidung darf - auch unter Beachtung ihrer planeri-
schen Auswirkungen – nicht inhaltlich zu beanstanden sein. 

Vgl. BVerwG, U. v. 05.07.1974 - 4 C 50.72 -, 
BVerwGE 45, S. 309, 321. 

Praxistip: 

Vereinbarungen, mit denen die abschließende Entscheidung des Gemeinderats 
vorweggenommen wird, sind besonders fehleranfällig. Eine solche Vertragsge-
staltung sollte deshalb auf jeden Fall vermieden werden. 

2. Schutz des Privateigentums 

a) Beschränkung auf Aufwendungsersatz 

Die Höhe des Kostenbeitrages wird stets begrenzt durch die der Gemeinde auf-
grund des Vorhabens tatsächlich entstehenden Kosten und Aufwendungen für 
städtebauliche Maßnahmen. Nur tatsächlich anfallende Kosten sind vertrag-
lich abwälzbar, mehr nicht. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 11 Rdnr. 44. 

Dagegen ist eine (teilweise) Abschöpfung planbedingter Bodenwertsteigerungen 
losgelöst von einem reinen Kostenersatz unzulässig.  

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 148; Oehmen/Busch, 
BauR 1999, S. 1402; Grziwotz, BauR 2000, 
S. 1437; Stüer/König, ZfBR 2000, S. 528, 533; 
Pietzcker, Probleme des städtebaulichen Vertra-
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ges, in: Erbguth/Oebbecke/Rengeling/Schulte, 
Festschrift Hoppe, S. 439, 454.vgl. aber auch 
BVerwG,  U. v. 03.07.1998 - 4 CN 5.97 -, DVBl. 
1998, S. 1294 zur Zulässigkeit der Abschöpfung 
der entwicklungsbedingten Bodenwerterhöhungen 
im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme nach §§ 165 ff. BauGB. 

Dies gilt insbesondere für die Erhebung von Flächenbeiträgen außerhalb einer 
Umlegung und für eine allgemeine Infrastrukturabgabe losgelöst von konkreten 
Aufwendungen der Gemeinde. Die Gemeinde darf auch nicht aus Gründen der 
Gleichbehandlung mit anderen Grundstückseigentümern im Plangebiet den Er-
schließungsvorteil „abschöpfen“, den ein Eigentümer durch nachträgliche Einbe-
ziehung seines Grundstücks in den Geltungsbereich des Bebauungsplans ko-
stenlos erhalten würde. 

Vgl. BVerwG, U. v. 16.05.2000 - 4 C 4/99 -, NVwZ 
2000, S. 1285, m. Anm. Grziwotz; vgl. auch Bick, 
Verträge im Städtebau, Vortrag im 410. Kurs des 
Instituts für Städtebau Berlin „Städtebau und 
Recht“ vom 09. bis 13. Oktober 2000 in Berlin, 
S. 13 ff. 

Ein anderes Ergebnis kann auch nicht mit dem Hinweis begründet werden, die 
Regelung des § 11 BauGB sei nicht abschließend und lasse auch vom Geset-
zestext abweichende Vertragsgestaltungen zu. Zwar ergibt sich dies in der Tat 
sowohl aus dem Wort „insbesondere“ in Abs. 1 S. 2 als auch aus der Regelung in 
Abs. 4, wonach die Zulässigkeit anderer städtebaulicher Verträge unberührt 
bleibt. Den als zulässig aufgeführten Regelungsgegenständen läßt sich indes 
entnehmen, daß sich die Ermächtigung des § 11 BauGB auf die Abwälzung kon-
kreter, mit dem Vorhaben zusammenhängender Kosten auf Private bzw. auf die 
Erfüllung von öffentlichen Aufgaben der Gemeinde beschränkt, die mit der kon-
kreten Bauleitplanung zusammenhängen. Die allgemeine Aufbesserung des ge-
meindlichen Haushalts ist in § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB nicht als legitimes Ziel 
genannt, das mit der Bauleitplanung gefördert werden darf. Für dieses Ergebnis 
spricht auch, daß sonst die bewußt restriktiv gefaßte Folgekostenregelung des 
§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB umgangen werden könnte, etwa durch die vertrag-
liche Vereinbarung eines kostenlosen Flächenbeitrages außerhalb eines Umle-
gungsverfahrens wie bei einer Umlegung.  

b) Ausgeschlossene Kosten 

Nicht alle der Gemeinde tatsächlich entstehenden Kosten und Aufwendungen für 
städtebauliche Maßnahmen können vertraglich an den Vorhabenträger weiterge-
geben werden. Die meisten Kosten sind zwar abwälzbar. Hierzu gehören z.B. 

• Kosten für die soziale Infrastruktur 
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• Kosten für Ausgleichsmaßnahmen 

• Kosten für Wohnungsbedarfsmaßnahmen 

• Planungskosten 

Zu den ausgeschlossenen Kosten gehören dagegen insbesondere: 

• verwaltungseigene Personal- und Sachkosten: diese sind nicht „Vorausset-
zung oder Folge“ des geplanten Vorhabens, sondern entstehen der Gemein-
de ohnehin als „Sowieso-Kosten“.  

• Betriebskosten für Folgeeinrichtungen: diese liegen außerhalb des Rege-
lungsbereichs der Norm. § 11 BauGB beschränkt sich auf die Möglichkeit der 
Weitergabe einmaliger Investitionskosten für städtebauliche Maßnahmen. 

c) Angemessenheit 

Nach § 11 Abs. 2 S. 1 BauGB müssen die vereinbarten Leistungen den gesam-
ten Umständen nach angemessen sein. Bei der Angemessenheit handelt es sich 
um eine Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Zur Beurteilung der 
Angemessenheit ist eine wirtschaftliche Betrachtung anzustellen, ob der Wert der 
gemeindlichen "Leistung“, die regelmäßig in der Schaffung von Baurecht besteht, 
in ausgewogenem Verhältnis zur Höhe des vom Vorhabenträgers als Gegenlei-
stung zu zahlenden Kostenbeitrages steht. Im Rahmen der 
Angemessenheitsprüfung sind auch die steuerlichen Folgen des Vertrages zu 
berücksichtigen. Eine Steuerbelastung beim Vertragspartner der Gemeinde wirkt 
sich auf seinen Gewinn und damit zumindest mittelbar auf die Angemessenheit 
der von ihm versprochenen Leistungen aus. 

Vgl. Grziwotz, Städtebauliche Verträge und ihre 
steuerrechtlichen Implikationen, Forum Woh-
nungseigentum 2000, Heft 10. 

Die Frage, ob die von der Gemeinde geforderten Gegenleistungen des Vorha-
benträgers angemessen sind, stellt sich zwar in der Praxis primär in der Phase 
der Vertragsverhandlungen. Die Höhe des Kostenbeitrages wird deshalb als Er-
gebnis des „Aushandlungsprozesses“ der Vertragsparteien in vielen Fällen 
durchaus angemessen sein.  

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 147. 

Der Schluß von der Einigung zwischen den Parteien auf die Angemessenheit ist 
jedoch keinesfalls zwingend. Daher ist die Angemessenheit im Einzelfall stets als 
eigenständige Voraussetzung zu prüfen.  
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Vgl. Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/ 
Krautzberger, BauGB, § 11 Rdnr. 167; Quaas, in: 
Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, § 11 Rdnr. 41; 
Stüer/König, ZfBR 2000, S. 528, 532, wonach sich 
pauschalierende Lösungen verbieten. 

Die Vertragspartner können die Angemessenheit von Leistung und Gegenlei-
stung auch nicht durch eine sog. Angstklausel konstitutiv festschreiben, wonach 
sie sich darüber einig sind, daß die vereinbarten Leistungen in angemessenem 
Verhältnis zueinander stehen. Dies ergibt sich daraus, daß das Merkmal der An-
gemessenheit als gesetzliche Schranke der Zulässigkeit städtebauliche Verträge 
nicht disponibel ist. 

Vgl. Oerder, BauR 1998, S. 22, 29; Birk, Städte-
bauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 144, FN 404; 
Schütz, BWGZ 1999, S. 420, 422. 

Nach dem vom Bundesverwaltungsgericht entwickelten Prüfungsprogramm muß 
die Höhe des Kostenbeitrages sowohl objektiv als auch subjektiv angemessen 
sein. Die Höhe des Kostenbeitrages muß danach einmal objektiv noch in ange-
messenem Verhältnis zum Gesamtvolumen des durch die „Leistung“ der Ge-
meinde ermöglichten Vorhabens stehen. Daneben dürfen die übernommenen 
Kosten den Vertragspartner und denjenigen, an den er die Kosten weitergibt, 
subjektiv nicht überfordern. 

Vgl. BVerwG,  U. v. 06.07.1973 - IV C 22.72 -, 
BVerwGE 42, S. 331, 345. 

Die subjektive Angemessenheit wird allerdings im Einzelfall häufig schwer fest-
stellbar sein, insbesondere wenn der Investor nicht bereit ist, seine Kalkulation 
offenzulegen. 

Die objektive Angemessenheit kann anhand folgender Kriterien einzelfallbezo-
gen beurteilt werden: 

• Gesamtumfang der vom Bauwilligen getätigten Investitionen im Verhältnis zu 
der vereinbarten Kostenübernahme, 

• Rentabilität des Vorhabens, ermittelt durch eine Wirtschaftlichkeitsberech-
nung auf der Basis einer Vollkostenrechnung (bei der auch die wirtschaftli-
chen Vorteile einzustellen sind, die mit einer vertragsbedingten beschleunig-
ten Abwicklung des Verfahrens verbunden sind, z.B. Reduzierung der Vor-
laufkosten und Zinsbelastungen), 

• Ausmaß der durch die gemeindliche Planung bedingten Werterhöhung der 
dem Bauwilligen gehörenden Grundstücke. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 146 f. 
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Will der Vertragspartner als Eigentümer eines im Plangebiet gelegenen Grund-
stücks nicht selbst bauen, sondern sein Grundstück durch Verkauf an bauwillige 
Dritte gewinnbringend veräußern, richtet sich die Angemessenheit einer verein-
barten Kostenbeteiligung maßgeblich nach der Höhe der zu erwartenden bebau-
ungsplanbedingten Bodenwertsteigerung.  

Fraglich ist, ob es für die Angemessenheit auch eine absolute Obergrenze gibt. 
In Regionen mit hohen Baulandpreisen ist die Höhe des Gewinns der Eigentümer 
auch dann noch beträchtlich, wenn ihnen nur ein geringer Prozentsatz an der 
Bodenwertsteigerung verbleibt. Solche Fälle zeichnen sich dadurch aus, daß die 
Gemeinde mit den Eigentümern einen vollständigen Ersatz der tatsächlich anfal-
lenden gemeindlichen Kosten vereinbart und dadurch häufig der überwiegende 
Teil der planungsbedingten Bodenwertsteigerung „verbraucht“ wird. So werden 
aus Sicht des Eigentümers/Investors nach dem Eichinger Modell ca. 57 %, nach 
dem Münchner Modell sogar bis zu 66 % des Wertzuwachses „abgeschöpft“.  

Ob der den Eigentümern belassene Gewinn im Lichte des Eigentumsgrundrechts 
in solchen Fällen „groß genug“ ist, ist in der Literatur heftig umstritten. 

Teilweise wird hierzu die Auffassung vertreten, daß eine vertragliche Abwälzung 
der gemeindlichen Aufwendungen entsprechend dem vom Bundesverfassungs-
gericht zur Vermögenssteuer entwickelten Halbteilungsgrundsatz  

vgl. BVerfG, U. v. 22.07.1995 - 2 BVL 37/91 -, 
BVerfGE 93, S. 121, 127 f 

allenfalls bis zur Hälfte des bebauungsplanbedingten Bodenwertzuwachses an-
gemessen sei. 

Vgl. Diehr, BauR 2000, S. 1; Huber, DÖV 1999, 
S. 173, 177; Gaßner, BayVBl 1998, S. 577, 581; 
Oehmen/Busch, BauR 1999, S. 1402, 1410; 
Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, § 11 
Rdnr. 45: Überschreitung im Einzelfall zulässig bei 
Kompensation durch Sondervorteile auf Seiten des 
Vorhabenträgers. 

Andererseits wird die Auffassung vertreten, das Gebot der Angemessenheit ver-
pflichte die Gemeinde nicht dazu, den Eigentümern einen bestimmten Anteil der 
planungsbedingten Bodenwertzuwächse zu überlasen. Die Gegenmeinung ver-
kenne, daß es bei den städtebaulichen Verträgen nicht um die Abschöpfung von 
Bodenwertsteigerungen, sondern um Kostenersatz gehe. Immerhin könne in 
städtebaulichen Entwicklungsbereichen die entwicklungsbedingte Bodenwert-
steigerung nach § 169 Abs. 1 Nr. 7 i.V.m. § 154 Abs. 1 S. 1 BauGB in vollem 
Umfang zur Finanzierung der Maßnahmen genutzt werden. Auch in einem städ-
tebaulichen Vertrag, der der Abwendung einer städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme dient, könne sich der Eigentümer verpflichten, die Maßnahmen unter 
wirtschaftlich gleichwertigen finanziellen Konditionen durchzuführen. In einem 



 61
 
 
solchen Vertrag sei es folglich möglich, der Gemeinde die gesamten Bodenwert-
zuwächse zu überlassen. Die müsse auch für alle anderen städtebaulichen Ver-
träge gelten 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 148 f.; kritisch auch 
Schütz, BWGZ 1999, S. 420, 424 f.; Stüer/König, 
ZfBR 2000, S. 528, 533; s. auch Lischke, Tausch-
gerechtigkeit und öffentlich-rechtlicher Vertrag 
2000, S. 242, wonach die Angemessenheit durch 
Orientierung am gesetzlichen Leitbild bestimmt 
werden kann. 

Für die letztgenannte Auffassung spricht in der Tat, daß die Anwendbarkeit des 
Halbteilungsgrundsatzes hier zweifelhaft ist, da der städtebauliche Vertrag nicht 
auf Bodenwertabschöpfung, sondern auf Kostenersatz zielt. Allerdings ist zwei-
felhaft, ob die Gemeinde sämtliche Aufwendungen, die sie in einem städtebauli-
chen Vertrag durch den Investor refinanziert, auch dann vorgenommen hätte, 
wenn sie diese vollständig allein zu tragen hätte. Vielmehr können die Kosten, 
deren Ersatz die Gemeinde vom Investor verlangt, einigermaßen flexibel der Lei-
stungsfähigkeit des Investors und der Höhe der Bodenwertsteigerung angepaßt 
werden. Dies gilt insbesondere für die Maßnahmen nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 
BauGB. Dadurch gerät der „Kostenersatz“ jedoch wieder in die Nähe einer Bo-
denwertabschöpfung. Ferner zeigt gerade auch der Vergleich mit den Verträgen 
zur Abwendung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme, daß den Eigen-
tümern stets ein zumutbarer Anteil an der Bodenwertsteigerung verbleiben muß. 
Hierbei handelt es sich nämlich um Verträge zur Abwendung einer Enteignung. 
Das Münchner Modell, das dem Eigentümer auf jeden Fall 1/3 der planungsbe-
dingten Bodenwertsteigerung beläßt, dürfte deshalb im Bereich der absoluten 
Obergrenze der Angemessenheit liegen. 

Vgl. zum Münchner Modell, Landeshauptstadt 
München (Hrsg.), Die sozialgerechte Bodenord-
nung. Der Münchner Weg, 2. Aufl. 2000. 
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Abb.: Münchner Modell 
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Praxistip:  

Sofern sich die Gemeinde tatsächlich angefallene Kosten erstatten läßt, deren 
Höhe über der Hälfte der planungsbedingten Bodenwertsteigerung liegt, sollte in 
den Vertrag eine ausführliche Begründung aufgenommen werden, aus welchen 
Gründen die Parteien dennoch von einem angemessenen Verhältnis zwischen 
Leistung und Gegenleistung ausgehen. 

3. Koppelungsverbot 

Rechtsgrundlage des Koppelungsverbotes ist § 11 BauGB i.V.m. §§ 56, 59 
Abs. 2 Nr. 4 VwVfG für öffentlich-rechtliche städtebauliche Verträge und § 11 
BauGB i.V.m. § 138 BGB für zivilrechtliche städtebauliche Verträge. 

Vgl. BVerwG, U. v. 11.02.1993 - 4 C 18.91 -, 
BVerwGE 92, S. 56, 65; Mayer-Maly/Armbrüster, 
in: Münchner Kommentar, BGB, 4. Aufl. 2001, 
§ 138 Rdnr. 88. 

Das Koppelungsverbot besteht aus zwei Elementen: 

• Gebot des sachlichen Zusammenhangs zwischen Leistung und Gegenlei-
stung 

• Verbot, eine hoheitliche Entscheidung ohne entsprechende gesetzliche Er-
mächtigung von „wirtschaftlichen Gegenleistungen“ abhängig zu machen, es 
sei denn, erst die Gegenleistung beseitigt ein der Entscheidung entgegen-
stehendes rechtliches Hindernis. 

Vgl. nur BVerwG,  U. v. 11.02.1993 - 4 C 18.91 -, 
BVerwGE 92, S. 56, 65; BVerwG,  U. v. 
16.12.1993 - 4 C 27.92 -, NVwZ 1994, S. 485: Ab-
tretung von Straßenflächen zur Sicherung einer 
bebauungsplangemäßen Erschließung; VGH Ba-
den-Württemberg,  U. v. 05.08.1996 - 8 S 380/96 -, 
UPR 1997, S. 78: Kreuzungsausbau als Bedin-
gung für die Genehmigungsfähigkeit eines SB-
Marktes. 

Zweck des Koppelungsverbotes ist es insbesondere, den Ausverkauf von Ho-
heitsrechten zu verhindern. 

Vgl. BVerwG, U. v. 06.07.1973 - IV C 22.72 -, 
BVerwGE 42, S. 331. 

Von welchen „wirtschaftlichen Gegenleistungen“ die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans abhängig gemacht werden darf, ist nunmehr in § 11 BauGB geregelt. 
Die einzuhaltenden Anforderungen finden sich insbesondere in § 11 Abs. 2 
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BauGB. Bei der rechtlichen Prüfung ist danach zwischen folgenden Elementen 
des Koppelungsverbots zu unterscheiden: 

• Verbot des Verkaufs bereits bestehender Baurechte  

• Sachlicher Zusammenhang.  

a) Kein Verkauf bereits bestehender Baurechte 

Der Anwendungsbereich städtebaulicher Verträge wird durch § 11 Abs. 2 S. 2 
BauGB begrenzt. Danach ist die Vereinbarung einer vom Vertragspartner zu er-
bringenden Leistung unzulässig, wenn er auch ohne sie einen Anspruch auf die 
Gegenleistung hätte. § 11 Abs. 2 S. 2 BauGB ist eine Ausformung des Koppe-
lungsverbotes. Die Vorschrift ist zwingendes Recht, kann also von den Vertrags-
partnern nicht abbedungen werden. Sie verbietet den Verkauf bereits bestehen-
der Baurechte. Dies betrifft die Fälle, in denen das Bauvorhaben bereits nach 
§ 30 BauGB oder nach § 34 BauGB planungsrechtlich zulässig ist. Die Gemein-
de kann deshalb die Genehmigung eines Vorhabens oder die Erteilung des ge-
meindlichen Einvernehmens grundsätzlich nicht von dem Abschluß eines städte-
baulichen Vertrages abhängig machen, wenn es bereits nach § 30 (ggfs. i.V.m. 
§ 33), § 34 oder § 35 BauGB genehmigungsfähig ist. So hat das Bundesverwal-
tungsgericht in einer Entscheidung aus dem Jahre 1980 klargestellt, daß die Er-
teilung des gemeindlichen Einvernehmens bei Bauvorhaben im unbeplanten In-
nenbereich nicht vom Abschluß eines Folgekostenvertrages abhängig gemacht 
werden darf, wenn der Antragsteller einen Anspruch auf die beantragte Bauge-
nehmigung hat. 

Vgl. BVerwG, B. v. 25.11.1980 - 4 B 140/80 -, NJW 
1981, S. 1747. 

Hat der Antragsteller umgekehrt keinen Anspruch auf Erteilung einer begehrten 
Baugenehmigung und ist das beantragte Vorhaben auch nicht im Wege einer 
Ausnahme oder Befreiung genehmigungsfähig, ist ein Vertrag als unzulässiges 
Koppelungsgeschäft nach § 59 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 56 Abs. 1 VwVfG nichtig, der 
als Leistung der Gemeinde die rechtswidrige Erteilung des Einvernehmens nach 
§ 36 BauGB zum Gegenstand hat. 

Vgl. VG München,  U. v. 18.11.1997 - M 1 K 
96.5647 -, NJW 1998, S. 2070; Reidt, NVwZ 1999, 
S. 149. 

Weicht das beantragte Vorhaben von den Festsetzungen eines bestehenden 
Bebauungsplanes ab oder ist im unbeplanten Innenbereich eine Ausnahme oder 
Befreiung erforderlich, kann deren Erteilung nach § 31 Abs. 2 BauGB im Rahmen 
einer sachgerechten Ermessensentscheidung davon abhängig gemacht werden, 
daß der Vorhabenträger bestimmte Leistungen erbringt oder Bindungen einhält. 
Der Regelungsrahmen geht aber nicht über das hinaus, was auch als Nebenbe-
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stimmung zu einer Befreiungs- oder Ausnahmeentscheidung getroffen werden 
könnte. Kein zulässiger sachlicher Zusammenhang zwischen Leistung und Ge-
genleistung ist deshalb gegeben, wenn eine Gemeinde die Erteilung einer Aus-
nahme für eine Wohnbebauung auf einem von ihr erworbenen Grundstück in 
einem Gewerbegebiet von der Zahlung eines zusätzlichen „Kaufpreises“ abhän-
gig macht. 

Vgl. VG Darmstadt, U. v. 03.07.1997 - 5 E 2118/94 
(4) -, NJW 1998, S. 2073. 

Ist die Erschließung eines Vorhabens noch nicht gesichert, obwohl die übrigen 
Voraussetzungen des § 30 BauGB bzw. des § 34 BauGB erfüllt sind, kann die 
Gemeinde einen Vertrag zur Sicherung der Erschließung abschließen. 

Vgl. BVerwG, U. v. 16.12.1993 - 4 C 27.92 -, 
BayVBl. 1994, S. 348 ff. 

Der Abschluß eines städtebaulichen Vertrages ist ferner möglich, wenn die Vor-
aussetzungen für den Erlaß einer Veränderungssperre bzw. für die Zurückstel-
lung eines Baugesuchs vorliegen. In einem solchen Vertrag kann sich der 
Vorhabenträger verpflichten, das Vorhaben an die geänderten Planungsvorstel-
lungen der Gemeinde anzupassen, die den Erlaß einer Veränderungssperre 
rechtfertigen würden. Schließt der Vorhabenträger einen solchen Vertrag ab, 
kann die Gemeinde vom Erlaß einer Veränderungssperre bzw. von einer Zurück-
stellung des Baugesuchs absehen. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge, 1995 
m.Nachtrag 1998, S. 41. 

Dies ist vor allem in solchen Fällen von Bedeutung, in denen das Vorhaben im 
Zeitpunkt der Einreichung des Bauantrages planungsrechtlich zulässig ist und die 
Gemeinde den Bauantrag in rechtlich zulässiger Weise zum Anlaß nimmt, inner-
halb der Bearbeitungsfrist (in der Regel 3 Monate) einen Beschluß zur Aufstel-
lung oder Änderung eines Bebauungsplans zu fassen. 

Vgl. BGH, B. v. 23.01.1992 - III ZR 191/90 -, NVwZ 
1993, S. 299. 

Nicht selten möchte eine Gemeinde die Kosten des Bebauungsplanverfahrens 
sowie Folgekosten auf die Eigentümer der überplanten Grundstücke erst in ei-
nem Verfahrensstadium umlegen, in dem der Bebauungsplan bereits in Kraft 
getreten ist, das Umlegungsverfahren aber noch läuft. In solchen Fällen darf eine 
Baugenehmigung nur erteilt werden, wenn eine nach § 51 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
erforderliche Genehmigung vorliegt. 

Vgl. Löhr, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 8. 
Aufl. 2002, § 51 Rdnr. 6. 
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Nach § 51 Abs. 3 BauGB darf die Genehmigung allerdings nur versagt werden, 
wenn Grund zu der Annahme besteht, daß das Vorhaben die Durchführung der 
Umlegung unmöglich machen oder wesentlich erschweren würde. Hierfür reicht 
eine geringfügige Erschwerung nicht aus. Vielmehr muß die Erreichbarkeit des 
Umlegungszwecks nach § 45 Abs. 1 BauGB oder die Verwirklichung einer an-
teils- und wertgleichen Zuteilung und Abfindung in erhebliche Gefahr geraten. 

Vgl. BGH, U. v. 02.04.1981 - III ZR 15/80 -, NVwZ 
1982, S. 148; vgl. auch BGH, U. v. 12.03.1987 - III 
ZR 29/86 -, BGHZ 100, S. 148, 152: Wird eine be-
antragte Genehmigung nach § 51 Abs. 3 BauGB 
rechtswidrig verweigert, so kann dies Ersatz- oder 
Entschädigungsansprüche auslösen. 

Soweit und solange die Voraussetzungen für eine Versagung der Genehmigung 
nach § 51 Abs. 3 BauGB vorliegen, hat der Vorhabenträger auch keinen An-
spruch auf Erteilung einer Baugenehmigung. Insoweit steht § 11 Abs. 2 S. 2 
BauGB dem Abschluß eines städtebaulichen Vertrages nicht entgegen. 

b) Sachlicher Zusammenhang 

Das Gebot des sachlichen Zusammenhangs (vgl. § 56 Abs. 1 S. 2 VwVfG), das 
ebenfalls eine Ausprägung des Koppelungsverbots darstellt, ist in allen städte-
baulichen Verträgen zu beachten. Ein sachlicher Zusammenhang zwischen Lei-
stung und Gegenleistung kann fehlen, wenn die vom Bürger zu erbringende Lei-
stung einem anderen öffentlichen Interesse zu dienen bestimmt ist als die von 
der Behörde zu erbringende oder von ihr in Aussicht gestellte Leistung. 

Vgl. BVerwG,  U. v. 16.05.2000 - 4 C 4/99 -, NVwZ 
2000, S. 1285; BVerwG, U. v. 13.07.1979 - 4 C 
67.76 -, DÖV 1979, S. 756: (Baudispens gegen 
Entrichtung der Einkommensteuer); offengelassen 
wurde nach BVerwG, B. v. 17.07.2001 - 4 B 24.01 
-, BauR 2002, S. 57, 62 die Frage der Zulässigkeit 
der Zahlung einer Spende an die Gemeinde. 

So hat das BVerwG in seinem Urteil vom 16.05.2000 einen sachlichen Zusam-
menhang in einem Fall verneint, in dem eine Gemeinde die Änderung eines Be-
bauungsplans mit dem Ziel einer Ausweisung eines Außenbereichsgrundstücks 
als Wohngebiet davon abhängig gemacht hat, daß sich der bauwillige Eigentü-
mer in einem städtebaulichen Vertrag verpflichtet, an sie anstelle eines nicht 
mehr festsetzbaren Erschließungsbeitrages einen Geldbetrag für einen gemein-
nützigen Zweck (hier: Unterhaltung städtischer Kinderspielplätze) zu leisten. Dies 
hat das Gericht damit begründet, die Instandsetzung von Kinderspielplätzen sei 
keine bauplanerische Aufgabe und weder Voraussetzung noch Folgelast des 
Bauvorhabens. Anhaltspunkte dafür, daß die Zuwendung des Bauherrn auch nur 
in einem weiteren Sinne als eine Art Aufwendungsersatz für städtebauliche Maß-
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nahmen im Zusammenhang des Bauvorhabens betrachtet werden könnte, seien 
nicht gegeben.  

Unter dem Gesichtspunkt eines Billigkeitsausgleichs lasse sich nur vordergründig 
ein innerer Zusammenhang zwischen der Leistung des Bauherrn und dem Fort-
führen des Planänderungsverfahrens herstellen: Die Gemeinde wolle aus Grü-
nen der Gleichbehandlung mit anderen Grundstückseigentümern im Plangebiet 
den Erschließungsvorteil, den der Bauherr mit der Einbeziehung seines Grund-
stücks in den Geltungsbereich des Bebauungsplans nunmehr kostenlos erhalten 
würde, in Gestalt eines Ausgleichsbetrages wirtschaftlich betrachtet „abschöp-
fen“. Eine gleichheitswidrige „Gerechtigkeitslücke“ könne durch eine nicht 
zweckgebundene Zuwendung aber nicht geschlossen werden.  

Dem Anliegen der Gemeinde, den Bauherrn aus Gründen einer fortwirkenden 
Abgabengerechtigkeit bei der Einbeziehung seines Grundstücks in das Plange-
biet im nachhinein wirtschaftlich so zu stellen, als sei sein Grundstück im maß-
geblichen Zeitpunkt erschließungsbeitragspflichtig gewesen, hätte nach Auffas-
sung des BVerwG eine Vereinbarung nahegelegt, die vorsieht, daß die von dem 
Bauherrn zu erbringende Geldleistung unmittelbar oder mittelbar den Grund-
stückseigentümern zugute kommen soll, deren Kostenanteil sich im Falle einer 
Beitragspflicht des Bauherrn seinerzeit vermindert hätte. Ein derartiger „Vor-
teilsausgleich“ hätte den geforderten sachlichen Zusammenhang zwischen Lei-
stung und Gegenleistung herstellen können. 

Vgl. BVerwG,  U. v. 16.05.2000 - 4 C 4/99 -, NVwZ 
2000, S. 1285. 

Eine ähnliche Problematik besteht in dem (nicht seltenen) Fall kommunaler Son-
derwünsche, z.B. wenn eine Gemeinde die Schaffung von Baurecht für einen 
SB-Markt davon abhängig macht, daß der Vorhabenträger auf einem seiner 
Grundstücke in der Nähe des S-Bahnhofs auf seine Kosten einen P + R-
Parkplatz baut und der Stadt übereignet. 

Vgl. hierzu Oehmen/Busch, BauR 1999, S. 1402, 
1404 ff. 

Das Gebot des sachlichen Zusammenhangs ist für die Übernahme von Kosten in 
§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB ausdrücklich konkretisiert.  

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 33. 

Danach dürfen Kosten und Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche 
Maßnahmen entstehen oder entstanden sind, nur übernommen werden, wenn 
sie „Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind“. Praktisch be-
deutsam ist diese Begrenzung vor allem beim Folgekostenvertrag. Für die Über-
nahme städtebaulicher Maßnahmen auf Kosten des Vorhabenträgers nach § 11 
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Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB gilt das Gleiche, da sie als Leistung „in natura“ die 
Kehrseite der Kostenerstattung darstellt. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 33. 

Bei Verträgen nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB ist der erforderliche sachliche 
Zusammenhang gewahrt, wenn die Vereinbarung dazu dient, die mit der anste-
henden Bauleitplanung verfolgten Ziele zu fördern und zu sichern. Dies spielt in 
der Praxis in erster Linie bei einer Verknüpfung zwischen Grundstücks-
erwerb und Baulandausweisung eine Rolle. Der BGH hat ein unzulässiges 
Koppelungsgeschäft in einem Fall verneint, in dem ein Grundstückseigentümer 
einen Teil seines im Außenbereich liegenden Grundstücks für einen marktge-
rechten Preis (Bauerwartungsland) an die Gemeinde zur Beschaffung von Bau-
land im Rahmen eines Einheimischenmodells verkauft hat und sie ihm dafür in 
Aussicht gestellt hat, sie werde das ganze Grundstück in den Bebauungsplan 
aufnehmen. 

Vgl. BGH, U. v. 02.10.1998 - V ZR 45/98 -, NJW 
1999, S. 208, zustimmende Besprechung bei Bus-
se, DNotZ 1999, S. 402. 

Zur Begründung hat der BGH angeführt, daß die Gegenleistung des Eigentümers 
(Verkauf einer Teilfläche) von der Gemeinde durch die Zahlung eines marktge-
rechten Kaufpreises bereits vollständig abgegolten war und der Grunderwerb 
entsprechend der gesetzgeberischen Wertentscheidung des § 11 Abs. 1 S. 2 
Nr. 2 BauGB zur Realisierung der Bauleitplanung im Rahmen eines Einheimi-
schenmodells diente. Hinzu kam, daß die Gemeinde am Grundstück des Eigen-
tümers zunächst nicht interessiert war und ihn auch nicht erpreßt hat.  

Vgl. BGH, U. v. 02.10.1998 - V ZR 45/98 -, NJW 
1999, S. 208, 209. 

Zulässig ist nach dem BGH auch eine Verknüpfung mit Maßnahmen, die die 
Gemeinde ebenso durch hoheitliche Befugnisse in der Bauleitplanung verfolgen 
könnte. Problematisch sei dabei allenfalls die Werbung für das Geschäft, die die 
Gefahr der Desinformation des Vertragspartners berge. Das Koppelungsgeschäft 
für sich genommen sei nicht zu beanstanden. 

Vgl. BGH, U. v. 09.07.2002 - KZR 30/00 -, BWGZ 
2002, S. 960 zur Koppelung eines Grundstücks-
kaufs mit einer Fernwärmeabnahmeverpflichtung 
(welche nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB festsetzbar 
wäre). 

§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB ermächtigt die Gemeinde dagegen nicht dazu, die 
Aufstellung eines Bebauungsplans von der kostenlosen Landabgabe zur Reali-
sierung eines Einheimischenmodells abhängig zu machen. Eine solche Forde-
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rung wäre jedenfalls unangemessen i.S. von § 11 Abs. 2 BauGB, da dieser 
Zweck auch durch mildere, gleichwirksame Mittel erfüllt werden kann, z.B. durch 
das sog. Weilheimer Modell. Ein unzulässiges Koppelungsgeschäft liegt auch 
vor, wenn eine Gemeinde die Ausweisung von Bauland an den Verkauf einer 
Teilfläche unter Verkehrswert knüpft, ohne daß diese Fläche der Realisierung der 
Bauleitplanung dient. 

Vgl. OLG München, U. v. 12.04.1999 - 31 U 
5443/98 -, MittBayNot 1999, S. 586. 

Ein Verstoß gegen das Koppelungsverbot ist erst recht gegeben, wenn die Ge-
meinde mit der Vereinbarung einer kostenlosen Landabgabe gegen Überplanung 
der dem Eigentümer verbleibenden Restfläche ausschließlich den Zweck ver-
folgt, die Grundstücke nach ihrer Ausweisung zu Bauland möglichst gewinnbrin-
gend an bauwillige Dritte weiterzuveräußern. 

Vgl. Grziwotz, NVwZ 1996, S. 637, 640. 

Eine solche Vereinbarung dient nicht dazu, die mit der anstehenden Bauleitpla-
nung verfolgten städtebaulichen Ziele zu fördern und zu sichern. Sie verfolgt 
vielmehr ausschließlich fiskalische Interessen der Gemeinde und ist deshalb ge-
radezu ein klassischer Fall eines unzulässigen Verkaufs von Hoheitsrechten. 

Aus den gleichen Gründen verstößt auch die Verknüpfung eines kostenlosen 
Flächenbeitrages außerhalb einer Umlegung mit der Baulandausweisung gegen 
das Koppelungsverbot. Der Sache nach handelt es sich hierbei um nichts ande-
res als eine kostenlose Landabgabe. Soll durch einen solchen kostenlosen Flä-
chenbeitrag außerhalb einer Umlegung im Rahmen der Bauleitplanung ein Ein-
heimischenmodell realisiert werden, liegt – ebenso wie bei der kostenlosen 
Landabgabe – jedenfalls ein Verstoß gegen das Gebot der Angemessenheit vor. 

Nicht abschließend geklärt ist, ob der sachliche Zusammenhang noch gewahrt 
ist, wenn die Ziele i.S.d. § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB auf Wunsch des Vorha-
benträgers außerhalb des Plangebiets verwirklicht werden sollen. Diese Frage ist 
z.B. praktisch bedeutsam, wenn ein Investor eine von ihm vertraglich übernom-
mene Verpflichtung zur Errichtung von Sozialwohnungen durch die Finanzierung 
von Sozialwohnungen in einem anderen Baugebiet „ablösen“ will.  

4. Gleichbehandlung 

Zunehmend sehen sich Gemeinden, die im Zuge der Ausweisung von neuen 
Baugebieten städtebauliche Verträge abschließen, mit dem Gleichbehandlungs-
grundsatz konfrontiert. Folgende Fallgestaltungen sind typisch: 
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Fall 1: 

Die Gemeinde G versucht seit 20 Jahren, ein Gebiet über ein Einheimischenmo-
dell als Wohngebiet zu entwickeln. Inzwischen sind alle Eigentümer bereit, auf 
der Grundlage eines 2 Jahre alten Vertragsangebots der Gemeinde mitzuma-
chen. Vor einem Monat hat die Gemeinde ihre Vertragsbedingungen für künftige 
weitere Baugebiete "verschärft". Zugleich hat der Gemeinderat beschlossen, daß 
das hier fragliche Wohngebiet als Übergangsregelung noch unter die Altregelung 
fallen soll. 

Fall 2: 

Eine Gemeinde macht die Überplanung von Neubaugebieten stets davon abhän-
gig, daß alle Eigentümer vorher mit ihr einen städtebaulichen Vertrag abschlie-
ßen, in dem sie sich verpflichten, die der Gemeinde durch das Vorhaben entste-
henden Planungs- und Folgekosten zu erstatten. E ist Eigentümer eines in erster 
Reihe mit einem Wohnhaus bebauten Grundstücks. Im hinteren Bereich des 
Grundstücks befindet sich ebenso wie auf den angrenzenden Grundstücken ein 
großer Hausgarten. Der Bereich des Hausgartens ist planungsrechtlich dem Au-
ßenbereich zuzuordnen. E möchte dort in zweiter Reihe für die Familie seines 
Sohnes auf dem in dem abgebildeten Lageplan eingezeichneten Standort ein 
Wohnhaus errichten. Auf die Anregung des E überplant die Gemeinde das in 
dem Lageplan eingezeichnete Plangebiet. Hierzu schließt die Gemeinde mit E 
keinen städtebaulichen Vertrag ab. A, der Eigentümer eines Grundstücks in ei-
nem Neubaugebiet ist, sieht hierin einen Verstoß gegen das Gleichheitsgebot. 
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Abb.: Besserstellung der Eigentümer bei Überplanung zum Zwecke einer Bebau-
ung in zweiter Reihe 
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Fall 3: 

Die Gemeinde überplant ein großes Neubaugebiet in drei Planungs- und Bauab-
schnitten. Im Zuge der Realisierung des ersten Bauabschnitts errichtet sie einen 
Kindergarten, der im Hinblick auf den durch die nachfolgenden Bauabschnitte 
zusätzlich zu erwartenden Bedarf erheblich größer dimensioniert ist, als für den 
ersten Bauabschnitt erforderlich. Die Gemeinde hat darauf verzichtet, mit den 
Eigentümern des ersten Bauabschnitts städtebauliche Verträge abzuschließen. 
Aufgrund der verschlechterten Haushaltslage macht die Gemeinde die Überpla-
nung des zweiten Bauabschnitts nunmehr davon abhängig, daß alle Eigentümer 
von Grundstücken, die im Plangebiet des zweiten Bauabschnitts liegen, bereit 
sind, sich an den Kosten des Kindergartens zu beteiligen. Der Umfang der Ko-
stenbeteiligung soll auf den Anteil beschränkt werden, der dem durch den zwei-
ten Bauabschnitt ausgelösten Bedarf zugeordnet werden kann. 

Fall 4: 

In einem 7 ha großen Gebiet, das zum Zwecke einer Wohnbebauung überplant 
werden soll, stehen 6,5 ha der Fläche im Eigentum des Bauträgers B. Die restli-
chen 0,5 ha des Plangebiets gehören den Eigentümern C und D. B ist bereit, in 
einem städtebaulichen Vertrag die Bebauungsplankosten und die der Gemeinde 
durch das Vorhaben entstehenden Folgekosten in bestimmter Höhe zu über-
nehmen. C und D, deren Grundstücke im Bebauungsplan nicht ausgespart wer-
den können, lehnen trotz ernsthaften Bemühens der Gemeinde den Abschluß 
eines städtebaulichen Vertrages ab. Trotzdem unterzeichnet B den städtebauli-
chen Vertrag. Nach Inkrafttreten des Bebauungsplans macht B geltend, daß der 
städtebauliche Vertrag gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt.  

Eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes des Art. 3 Abs. 1 GG liegt immer nur 
dann vor, wenn eine Ungleichbehandlung gegeben ist, die nicht durch ein 
sachliches Differenzierungskriterium gerechtfertigt ist. Als Differenzierungs-
grund kommt jede vernünftige Erwägung in Betracht. Ein möglicher Grund kann 
etwa in der Praktikabilität der Regelung liegen 

vgl. BVerfGE 17, S. 337, 354; BVerfGE 41, S. 126, 
288 

oder in finanziellen Gesichtspunkten. 

Vgl. BVerfGE 3, S. 4, 11; BVerfGE 75, S. 40, 72; 
BVerfGE 87, S. 1, 45. 

Soweit der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zum Tragen kommt, werden aller-
dings an den Differenzierungsgrund erhöhte Anforderungen gestellt. Finanzielle 
Erwägungen genügen dann vielfach nicht.  
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Vgl. BVerfGE 61, S. 43, 63; BVerfGE 87, S. 1, 46; 
BVerfGE 92, S. 53, 69. 

Ähnliches gilt für die Verwaltungspraktikabilität. 

Vgl. BVerfGE 60, S. 68, 78. 

Die durch die Ungleichbehandlung bewirkte Belastung darf dabei nicht weiter 
greifen, als der die Verschiedenheitsbehandlung legitimierende Zweck es recht-
fertigt.  

Vgl. BVerfGE 85, S. 238, 245. 

Ungleichbehandlung und rechtfertigender Grund müssen in einem angemesse-
nen Verhältnis zueinander stehen. 

Vgl. BVerfGE 82, S. 126, 146. 

Stichtagsregelungen für das Inkrafttreten besonderer Belastungen sind trotz der 
damit verbundenen Härten grundsätzlich zulässig. Allerdings ist u.U. eine Über-
gangsregelung erforderlich. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit. 

Vgl. BVerfGE 29, S. 245, 258; BVerfGE 44, S. 1, 
23; BVerfGE 71, S. 364, 397. 

Das Gleichheitsgebot erfordert also keine schematische Gleichbehandlung. 

Im Fall 1  

liegt zwar eine Ungleichbehandlung zwischen dem fraglichen Baugebiet und 
künftigen weiteren Baugebieten vor. Die Ungleichbehandlung ist aber sachlich 
gerechtfertigt, da es sich bei dem betreffenden Baugebiet um einen Altfall han-
delt, bei dem auch der Vertrauensschutz der kooperationsbereiten Eigentümer zu 
berücksichtigen ist. Die Gemeinde ist nicht gehindert, Verträge in einem solchen 
Baugebiet durch eine Übergangsregelung noch zu bisherigen Bedingungen ab-
zuschließen.  

Im Fall 2  

dürfte dagegen ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 
GG gegeben sein. Die Ungleichbehandlung zwischen der Überplanung eines 
Neubaugebiets und der Überplanung eines Gebiets zum Zwecke einer Bebauung 
in zweiter Reihe dürfte kaum sachlich zu rechtfertigen sein. Zwar soll durch die 
Überplanung der Hausgärten nur eine Arrondierung des bisherigen Baugebietes 
stattfinden. Auch sollen durch die Überplanung der Gärten Bauplätze für Einhei-
mische geschaffen werden. Bauplätze für Einheimische können aber auch in 
Neubaugebieten entstehen. Ferner wird in beiden Gebieten durch einen Bebau-
ungsplan erstmalig Baurecht für Grundstücke geschaffen, die bisher planungs-
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rechtlich dem Außenbereich zuzuordnen waren. In beiden Fällen führt die Über-
planung deshalb zu einer planungsbedingten Bodenwertsteigerung.  

Eine sachlich gerechtfertigte Differenzierung dürfte allerdings dann vorliegen, 
wenn die Gemeinde Eigentümern, die bereit sind, sich einer Einheimischenbin-
dung zu unterwerfen, einheitlich Sonderkonditionen einräumt. Hierfür spricht, daß 
§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB die Gemeinde ermächtigt, Verträge abzuschließen, 
die dazu dienen, den Wohnbedarf der ortsansässigen Bevölkerung zu decken. 

Im Fall 3 

dürfte ebenfalls ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 
GG vorliegen. Es spricht vieles dafür, daß es sachlich nicht gerechtfertigt ist, die 
Eigentümer des zweiten Bauabschnitts mit Folgekosten für die Errichtung des 
Kindergartens zu belasten, die die Eigentümer des ersten Bauabschnitts nicht 
bezahlen mußten, obwohl der errichtete Kindergarten diesem Gebiet in gleicher 
Weise zugute kommt wie dem Bauabschnitt 2. Im Unterschied zum Fall 1 geht es 
hier nicht um eine Übergangsregelung, sondern um ein nachträgliches Umschal-
ten auf eine Refinanzierung über Folgekostenvereinbarung. Auch die verschlech-
terte Haushaltslage dürfte für die Ungleichbehandlung der Eigentümer in den 
Bauabschnitten 1 und 2 keinen hinreichenden Differenzierungsgrund bilden.  

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 145; Krautzberger, in: 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, 
§ 11 Rdnr. 165; Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 233; Scharmer, NVwZ 1995, 
S. 219, 222. 

Im Fall 4  

liegt eine Ungleichbehandlung zwischen dem Bauträger B und den Eigentümern 
C und D innerhalb eines Plangebiets vor. Zwar gebietet es Art. 3 Abs. 1 GG 
grundsätzlich, allen Eigentümern von Grundstücken in einem Plangebiet die glei-
chen vertraglichen Bindungen abzuverlangen. 

Vgl. BVerwG, U. v. 11.02.1993 - 4 C 18.91 -, 
BVerwGE 92, S. 56, 63. 

Ein sachlicher Differenzierungsgrund liegt hier deshalb nicht darin, daß B eine 
Fläche von 6,5 ha gehört, während im Eigentum von C und D zusammen nur 
eine Fläche von 0,5 ha steht. B hat jedoch in Kenntnis dieser Ungleichbehand-
lung den städtebaulichen Vertrag abgeschlossen. Wenn B den Abschluß seines 
städtebaulichen Vertrages mit der Gemeinde davon abhängig gemacht hätte, 
daß auch C und D unterschreiben, wäre das Bebauungsplanverfahren geschei-
tert. Dies wäre für B im Zweifel nachteiliger gewesen als die Ungleichbehandlung 
mit C und D in Kauf zu nehmen. Zudem hat die Gemeinde nicht von vornherein 
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auf einen Vertragsabschluß mit C und D verzichtet, sondern hat sich darum 
ernsthaft, wenn auch vergeblich bemüht. 

5. Allgemeine Geschäftsbedingungen, §§ 305 ff. BGB 

Die Frage der Anwendbarkeit der §§ 305 ff. BGB auf städtebauliche Verträge 
stellt sich vor allem bei vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen von sog. Ein-
heimischenmodellen. Vereinbarungen im Rahmen eines Einheimischenmodells 
sind von der Rechtsprechung als privatrechtliche städtebauliche Verträge qualifi-
ziert worden.  

Vgl. nur BVerwG, U. v. 11.02.1993 - 4 C 18.91 -, 
BVerwGE 92, S. 56, 59. 

Der BGH hat in seinem Urteil vom 29.11.2002 entschieden, daß für formularver-
tragliche Bestimmungen in privatrechtlichen städtebaulichen Verträgen das Ge-
bot angemessener Vertragsgestaltung in § 11 Abs. 2 S. 1 BauGB eine er-
schöpfende spezialgesetzliche Regelung darstellt, neben der das Recht der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gem. §§ 305 ff. BGB keine Anwendung 
finden kann. Dies hat der BGH damit begründet, daß der Zweck des Rechts der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen darin besteht, die einseitige Ausnutzung der 
Vertragsgestaltungsfreiheit durch eine Vertragspartei zu verhindern. Diese Ge-
fahr ist aber beim Abschluß städtebaulicher Verträge zur Verwirklichung eines 
Einheimischenmodells nicht gegeben. Aufgrund des verfassungsrechtlich veran-
kerten Gleichbehandlungsgebots ist die Gemeinde gehindert, im Zuge der Ver-
wirklichung eines Einheimischenmodells mit den Erwerbsinteressenten bei glei-
cher Sachlage unterschiedliche Vertragsbedingungen auszuhandeln.  

Vgl. BGH, U. v. 29.11.2002 - V ZR 105/02 -, ZIP 
2003, S. 535, 538 m.w.N. 

Der BGH hat allerdings offen gelassen, ob die Anwendbarkeit der §§ 305 ff. 
BGB auch bei privatrechtlichen städtebaulichen Verträgen ausgeschlossen 
ist, die nach Ablauf der Umsetzungsfrist der EG-Richtlinie vom 05.04.1993 über 
mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen, d.h. nach dem 31.12.1994 
abgeschlossen worden sind. 

Vgl. BGH, U. v. 29.11.2002 - V ZR 105/02 -, ZIP 
2003, S. 535, 538 mit dem Hinweis, daß sich diese 
Frage spätestens nach Umsetzung der Richtlinie 
durch Einfügung des § 24 a AGBG (jetzt § 310 
Abs. 3 BGB) stellt. 

Durch diese EG-Richtlinie ist der Zweck des Rechts der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen um den Verbraucherschutz erweitert worden. Als Unternehmer im 
Sinne dieser Vorschrift und damit als Normadressat sollen auch Einrichtungen 
der öffentlichen Hand anzusehen sein, und zwar jedenfalls dann, wenn sie privat-
rechtliche Verträge abschließen. Sollte dem zu folgen sein, müßten die §§ 305 ff. 
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BGB zumindest auch auf privatrechtliche städtebauliche Verträge Anwendung 
finden.  

Vgl. BGH, U. v. 29.11.2002 - V ZR 105/02 -, ZIP 
2003, S. 535, 538; Grziwotz, NVwZ 2002, S. 391, 
394. 

Das Gebot angemessener Vertragsgestaltung des § 11 Abs. 2 S. 1 BauGB er-
möglicht nicht nur eine Kontrolle des vertraglichen Austauschverhältnisses. Viel-
mehr wird, wie bei den §§ 305 ff. BGB, auch eine Überprüfung der einzelnen Ver-
tragsklauseln eröffnet. Hierbei sind unter Berücksichtigung der besonderen Inter-
essenlage bei Einheimischenmodellen auch die den §§ 307 bis 309 BGB 
zugrundeliegenden Wertungen zu beachten. Die Inhaltskontrolle einzelner Ver-
tragsbestimmungen nach § 11 Abs. 2 S. 1 BauGB führt allerdings nicht stets zu 
demselben Ergebnis wie eine Überprüfung nach dem Recht der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. § 11 Abs. 2 S. 1 BauGB stellt im Unterschied zu den 
§§ 305 ff. BGB entscheidend darauf ab, ob bei wirtschaftlicher Betrachtung des 
Gesamtvorgangs die gegenseitigen Rechte und Pflichten ausgewogen gestaltet 
worden sind. Vertragsklauseln, die für sich genommen unangemessen sind, kön-
nen deshalb bei Anwendung des § 11 Abs. 2 S. 1 BauGB durch vorteilhafte Be-
stimmungen im übrigen Vertrag kompensiert werden. Eine solche Kompensation 
ist nach den §§ 305 ff. BGB nur eingeschränkt möglich. 

Vgl. BGH, U. v. 29.11.2002 - V ZR 105/02 -, ZIP 
2003, S. 535, 539 m.w.N. 

Das ändert jedoch nichts daran, daß beide Vorschriften in der Regel zu gleichen 
Ergebnissen führen. 

Vgl. BayVGH, U. v. 22.12.1998 - 1 B 94.3288 -, 
NVwZ 1999, S. 1008, 1010. 

Es ist davon auszugehen, daß die zuständigen Zivilgerichte die §§ 305 ff. BGB 
auf privatrechtliche städtebauliche Vereinbarungen im Rahmen von Einheimi-
schenmodellen auch weiterhin regelmäßig anwenden, wenn sie nach dem 
31.12.1994 (Ablauf der Umsetzungsfrist der EG-Richtlinie vom 05.04.1994 über 
mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen) abgeschlossen worden sind. 
Die bisherige Rechtsprechung zum AGB-Gesetz wird deshalb weiter ihre Bedeu-
tung behalten.  

Am Maßstab des AGB-Gesetzes wurden vor allem Sicherungen überprüft, die 
der Sanktionierung von Verstößen gegen vertraglich übernommene Pflichten im 
Rahmen eines Einheimischenmodells dienten. Folgende Sicherungen sind nach 
§ 9 Abs. 1 AGBG (jetzt § 307 Abs. 1 BGB) für unwirksam erklärt worden: 

• Vereinbarung eines Rücktrittsrechts bei Verstoß gegen eine Baupflicht mit 
zinsloser Rückvergütung von lediglich 90% des für das Grundstück gezahlten 
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Kaufpreises: Der 10%-ige Einbehalt sei als unzulässige Vertragsstrafe anzu-
sehen. 

Vgl. OLG Koblenz, U. v. 05.11.1997, DNotI-Report 
1998, S. 25. 

• Vereinbarung eines Wiederkaufspreises bei einem Einheimischenmodell in 
Höhe der zinslosen Rückerstattung des bezahlten Grundstückskaufpreises 
sowie lediglich des halben Verkehrswerts für das errichtete Wohngebäude: 
Der Abschlag vom Verkehrswert des errichteten Gebäudes in Höhe von 50% 
sei unangemessen hoch, obwohl ein Abschlag grundsätzlich zulässig und 
nicht als Vertragsstrafe einzustufen sei. 

Vgl. LG Karlsruhe, U. v. 13.02.1997 - 8 O 516/96 -, 
DNotZ 1998, S. 483, 485 f. mit Anm. Busse. 

• Vereinbarung eines Wiederkaufsrechts im Rahmen eines Einheimischenmo-
dells für den Fall, daß das jeweilige Grundstück nicht innerhalb einer be-
stimmten Frist bebaut, innerhalb von 20 Jahren ab Vertragsschluß ohne Ge-
nehmigung der Gemeinde veräußert oder nicht von den Käufern genutzt 
wird. 

Vgl. OLG Hamm, U. v. 11.01.1996 - 22 U 67/95 -, 
NJW 1996, S. 2104; kritisch hierzu Grziwotz, 
NVwZ 1996, S. 637; Wagner, BayVBl 1997, 
S. 540. 

Die Unwirksamkeit der genannten Regelungen hätte allerdings jeweils ohne wei-
teres auch mit einem Verstoß gegen das Gebot der Angemessenheit in § 11 
Abs. 2 BauGB begründet werden können.  

III. Rechtsfolgen der Verletzung von Rechtsvorschriften 

Welche Rechtsfolgen eine Verletzung von Rechtsvorschriften auf die Wirksam-
keit eines (öffentlich-rechtlichen) städtebaulichen Vertrages hat, richtet sich pri-
mär nach § 59 VwVfG. Folgende Rechtsfolgen kommen danach in Betracht: 

• Rechtswirksamkeit trotz Rechtswidrigkeit des Vertrages 

• Teilnichtigkeit 

• Gesamtnichtigkeit 

vgl. hierzu im einzelnen Bonk, in: Stel-
kens/Bonk/Sachs, VwVfG, 6. Aufl. 2001, § 59 
Rdnrn. 9 ff.; vgl. auch Reidt, BauR 2001, S. 46; 
Stüer/König, ZfBR 2000, S. 528, 535, zur geschei-
terten Bundesratsinitiative, eine Fehlerheilung für 



 78
 
 

städtebauliche Verträge durch Schaffung eines 
§ 216 a BauGB zu ermöglichen. 

Die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen Formvorschriften und gegen § 2 Abs. 3 
BauGB sind bereits an anderer Stelle dargestellt worden. 

1. Teilnichtigkeit oder Gesamtnichtigkeit? 

Ein Verstoß gegen das Angemessenheitsgebot führt ebenso wie ein Verstoß 
gegen das Koppelungsgebot des § 11 Abs. 2 BauGB gemäß § 59 Abs. 2 Nr. 4 
VwVfG zur Nichtigkeit der hierauf bezogenen Vereinbarungen. Das gleiche gilt 
beim Erschließungsvertrag im Falle eines Verstoßes gegen § 124 Abs. 3 S. 1 
BauGB. Obwohl die Nichtigkeitsfolge des § 59 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG nach § 56 
Abs. 1 S. 1 VwVfG grundsätzlich nur Austauschverträge betrifft, tritt sie bei Ver-
einbarung einer unangemessenen Gegenleistung des Vorhabenträgers auch in 
solchen Fällen ein, in denen die „Leistung“ der Gemeinden in der Schaffung von 
Baurecht besteht. Dann ist zwar wegen § 2 Abs. 3 BauGB kein Austauschvertrag 
im engeren Sinne gegeben. Es handelt sich jedoch um einen sog. „hinkenden“ 
Austauschvertrag, der dadurch gekennzeichnet ist, daß er die gemeindliche Lei-
stung nicht erwähnt, diese aber von den Vertragspartnern (stillschweigend) als 
Bedingung oder Geschäftsgrundlage für die vertraglich vereinbarte Gegenlei-
stung des Bürgers vorausgesetzt wird. 

Vgl. BVerwG,  U. v. 06.07.1973 - IV C 22.72 - 
BVerwGE 42, S. 331, 333; VGH Baden-
Württemberg, U. v. 18.10.1990 - 2 S 2098/90 -, 
VBlBW 1991, S. 263, 265; VG Darmstadt, U. v. 
03.07.1997 - 5 E 2118/94 (4) -, NJW 1998, 
S. 2073, 2074. 

In der Rechtsprechung ist anerkannt, daß § 59 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG auch auf 
„hinkende“ Austauschverträge Anwendung findet. 

Vgl. BVerwG, U. v. 16.05.2000 - 4 C 4/99 -, NVwZ 
2000, S. 1285; VGH Baden-Württemberg, U. v. 
18.10.1990 - 2 S 2098/89 -, VBlBW 1991, S. 263, 
265, VG Darmstadt, U. v. 03.07.1997 - 5 E 
2118/94 (4) -, NJW 1998, S. 2073, 2074. 

Nach § 59 Abs. 3 VwVfG ist der Vertrag insgesamt nichtig, soweit nicht anzu-
nehmen ist, daß er auch ohne den nichtigen Teil geschlossen worden wäre. Die 
Teilnichtigkeit führt danach in der Regel zur Gesamtnichtigkeit. Davon ist insbe-
sondere auszugehen, wenn der Vertragsinhalt keine Teilung des Vertrages in 
einen vom Nichtigkeitsgrund betroffenen und in einen hiervon nicht betrof-
fenen Regelungsgegenstand zuläßt. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg,  U. v. 18.10.1990 - 
2 S 2098/89 -, VBlBW 1991, S. 263, 268. 
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Eine solche Teilung des Vertragsgegenstandes ist allerdings in vielen Fällen 
durchaus möglich. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 22.08.1996 - 
2 S 2320/94 -, VBlBW 1997, S. 189; vgl. auch 
VGH Baden-Württemberg, U. v. 05.12.1985 - 2 S 
2833/83 -, NJW 1986, S. 2452, 2453. 

Die Rechtsfolge beschränkt sich in diesem Fall jedenfalls dann auf eine bloße 
Teilnichtigkeit, wenn der Vertrag eine sog. salvatorische Klausel enthält, die be-
stimmt, daß er bei Unwirksamkeit einzelner Regelungen im übrigen wirksam 
bleibt. 

Umgekehrt kann sich die Nichtigkeit u. U. über das unmittelbar nichtige Rechts-
geschäft hinaus auch auf ein weiteres Rechtsgeschäft erstrecken. Eine solche 
„Infizierung“ kommt in Betracht, wenn das andere Rechtsgeschäft mit dem nichti-
gen in Zusammenhang steht und die beiden Geschäfte miteinander „stehen und 
fallen“ sollten. Das soll nach der Rechtsprechung sogar dann gelten, wenn ein 
Teil des Rechtsgeschäfts nicht in Vertragsform ergangen ist, sondern als Verwal-
tungsakt. Davon ausgehend hat das VG München in einem Fall, in dem sich die 
Gemeinde in einem Baulandsicherungsvertrag rechtswidrig zu einer Erteilung 
des gemeindlichen Einvernehmens für ein Vorhaben im Außenbereich verpflich-
tet hatte, angenommen, daß sich die Nichtigkeit des Vertrages auch auf eine 
vom zuständigen Landratsamt erteilte Baugenehmigung erstreckt. 

Vgl. VG München, U. v. 18.11.1997 - 
M 1 K 96.5647 -, NJW 1998, S. 2070, 2072. 

Das erscheint allerdings äußerst weitgehend. 

Vgl. hierzu Reidt, NVwZ 1999, S. 149, 151: die 
Nichtigkeit von Verwaltungsakten ist in § 44 
VwVfG abschließend geregelt, soweit sich nicht für 
bestimmte Bereiche Sonderregelungen finden; bei 
§ 138 BGB handelt es sich nicht um eine solche 
Sonderregelung. 

2. Rückabwicklung bereits vollzogener Verträge 

Stellt sich die Unwirksamkeit des Vertrages erst nach seinem Vollzug heraus, 
kommt als Anspruchsgrundlage für ein Rückforderungsbegehren des Vor-
habenträgers der allgemeine öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch in 
Betracht. Er setzt voraus, daß eine unmittelbare Vermögensverschiebung ohne 
Rechtsgrund stattgefunden hat oder deren Rechtsgrundlage später weggefallen 
ist. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 18.10.1990 - 
2 S 2098/89 -, VBlBW 1991, S. 263, 264 m.w.N.; 
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vgl. auch BVerwG, U. v. 16.05.2000 - 4 C 4/99 -, 
NVwZ 2000, S. 1285. 

Diese Voraussetzungen sind gegeben, soweit der städtebauliche Vertrag oder 
der Erschließungsvertrag nichtig ist, aufgrund dessen der Vorhabenträger der 
Gemeinde Leistungen erbracht hat. Die Gemeinde hat die vereinbarten Leistun-
gen dann ohne Rechtsgrund erhalten. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg,  U. v. 18.10.1990 - 
2 S 2098/89 -, VBlBW 1991, S. 263, 264. 

Im Falle der Teilnichtigkeit eines Erschließungsvertrages besteht dann z.B. ein 
Anspruch auf Erstattung des Wertes der errichteten, aber nicht vereinbarungsfä-
higen Anlagenteile. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 145 f. m.w.N. 

Ein vertraglich vereinbarter unwiderruflicher Verzicht des Vorhabenträgers, 
etwaige Rückforderungsansprüche geltend zu machen, kann einem Erstattungs-
anspruch nicht mit Erfolg entgegengehalten werden. Die Vereinbarung eines sol-
chen generellen Rechtsmittelverzichts verstößt gegen das Rechtsstaatsprinzip 
und ist unwirksam. 

Vgl. BayVGH, U. v. 14.05.1980 - Nr. 147 IV 78 -, 
KStZ 1981, S. 115, 117; Bunzel (Hrsg.), Städte-
bauliche Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, 
S. 249. 

Der Rückforderungsanspruch ist in der Regel auch nicht in entsprechender An-
wendung des § 814 BGB ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift kann das zum 
Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete nicht zurückgefordert wer-
den, wenn der Leistende gewußt hat, daß er zur Leistung nicht verpflichtet war. 
Die Vorschrift, die die positive Kenntnis des Schuldners von der Nichtschuld vor-
aussetzt, beruht auf dem Gedanken der Unzulässigkeit widersprüchlichen Ver-
haltens. Dieser Rechtsgedanke trägt den Ausschluß des Bereicherungsan-
spruchs aber dann nicht, wenn der Schuldner seinerzeit unter Druck geleistet 
hat. Schon das Reichsgericht hat entschieden, daß in einem solchen Fall die 
positive Kenntnis des Schuldners vom Mangel des Rechtsgrunds der Leistung 
nicht schadet. 

Vgl. RGZ 147, S. 17, 21; RGZ 104, S. 250; Lich, 
in: Münchner Kommentar, BGB, 3. Aufl. 1997, 
§ 814 Rdnr. 12. 

Für eine entsprechende Anwendbarkeit des § 814 BGB auf den öffentlich-
rechtlichen Erstattungsanspruch des Vorhabenträgers ist deshalb jedenfalls dann 
kein Raum, wenn keine von äußerem Druck freie Leistung gegeben ist.  
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Vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 18.10.1990 - 
2 S 2098/89 -, VBlBW 1991, S. 263, 268. 

An einer von äußerem Druck freien Leistung des Vorhabenträgers fehlt es typi-
scherweise, wenn die Gemeinde eine Baulandausweisung oder die Erteilung des 
gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB von dem vorherigen Abschluß 
eines städtebaulichen Vertrages abhängig gemacht hat. 

Die Geltendmachung eines Rückforderungsanspruches kann aber gegen den 
Grundsatz von Treu und Glauben verstoßen. Dieser in § 242 BGB kodifizierte 
Grundsatz gilt auch im Verwaltungsrecht. Er begründet im Rahmen eines 
Schuldverhältnisses nicht nur Pflichten, sondern begrenzt auch die Ausübung der 
Rechte. Der Rechtsgedanke von Treu und Glauben kann deshalb bewirken, daß 
eine Leistung, die aufgrund eines unwirksamen öffentlich-rechtlichen Vertrages 
erbracht wurde, nicht mehr zurückgefordert werden kann. Dies kann vor allem in 
Fällen durchgreifen, in denen der Vorhabenträger die Gegenleistung der Ge-
meinde bereits „voll ausgenutzt“ hat, insbesondere bei vollzogenen Folgekosten-
vereinbarungen. 

Vgl. BVerwG, U. v. 18.12.1973 - 1 C 34.72 -, NJW 
1974, S. 2247; VGH Baden-Württemberg, U. v. 
12.09.1985 - 2 S 1962/83 -; VGH Baden-
Württemberg, U. v. 18.10.1990 - 2 S 2098/89 -, 
VBlBW 1991, S. 263, 269. 

Voraussetzung hierfür ist aber nach der Rechtsprechung, daß  

• die Folgekostenbeiträge zweckgebunden geleistet wurden, 

• die Verknüpfung des vereinbarten Beitrages mit Gegenleistungen der Ge-
meinde rechtlich zu billigen ist und  

• eine vollständige Rückabwicklung des Vertragsverhältnisses unmöglich ist. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 18.10.1990  
- 2 S 2098/89 -, VBlBW 1991, S. 263, 269 m.w.N. 

Diese Anforderungen, die kumulativ vorliegen müssen, sind bei vollzogenen Fol-
gekostenvereinbarungen nicht selten erfüllt. Insbesondere entzieht sich die er-
brachte Leistung der Gemeinde mit Inkrafttreten des Bebauungsplans einer 
Rückabwicklung. 

Vgl. OVG Münster, U. v. 06.10.1977 - III A 793/75 -
, NJW 1978, S. 1542; OVG Münster, U. v. 
14.11.1979 - III A 942/77 -, KStZ 1980, S. 72; VGH 
Baden-Württemberg, U. v. 12.09.1985 -
2 S 1962/83 -; vgl. aber auch Reidt, BauR 2001, 
S. 46, 53. 
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Der Grundsatz von Treu und Glauben steht jedoch der einseitigen Rückabwick-
lung eines nichtigen Austauschvertrages nicht allein deshalb entgegen, weil die 
Leistung der Gemeinde nicht mehr rückabzuwickeln ist. Durch die Zurückbehal-
tung der Leistung darf die Gemeinde keinen Vermögensvorteil erlangen, für den 
sie das Instrument des öffentlich-rechtlichen Vertrages nicht hätte einsetzen dür-
fen. Dies hat das BVerwG für einen Fall entschieden, in dem eine Gemeinde die 
Änderung eines Bebauungsplans mit dem Ziel der Ausweisung eines Außenbe-
reichsgrundstücks als Wohngebiet in einem städtebaulichen Vertrag davon ab-
hängig gemacht hat, daß der bauwillige Eigentümer anstelle eines nicht mehr 
festsetzbaren Erschließungsbeitrages an sie als Billigkeitsausgleich einen Geld-
betrag für einen gemeinnützigen Zweck nach Art einer „Spende“ leistet. Der Er-
stattungsanspruch ist danach in der Nichtigkeitsfolge des § 59 Abs. 2 Nr. 4 
VwVfG bereits angelegt. Mit der Rechtsfolge der Nichtigkeit bereitet der Gesetz-
geber auch die einseitige Rückabwicklung einer fehlgeschlagenen Vereinba-
rung zugunsten des Bürgers vor. Dem Bauherrn kann es deshalb nach dem 
BVerwG nicht als treuwidriges Verhalten angelastet werden, daß er zunächst 
sein Wohnhaus errichtet und mit seiner Familie bezogen und erst im Anschluß 
daran den Erstattungsanspruch gegen die Gemeinde erhoben hat. 

Vgl. BVerwG, U. v. 16.05.2000 - 4 C 4/99 -, NVwZ 
2000, S. 1285; enger VG Kassel, U. v. 20.12.2000 
- 6 E 1685/98 -, HGZ 2001, S. 117: Treuwidrigkeit 
des Rückforderungsanspruchs im Einzelfall bei Be-
teiligung des Vorhabenträgers bei der Planaufstel-
lung und bei Möglichkeit des Vorbringens bei Rü-
gen im Planaufstellungsverfahren; Bick, DVBl 
2001, S. 154, 160 f.; kritisch hierzu Stüer/König, 
ZfBR 2000, S. 528, 535 f.  

Der Grundsatz von Treu und Glauben steht einer Rückabwicklung des Vertrags-
verhältnisses nur zu Lasten der Gemeinde auch dann nicht entgegen, wenn die 
Gemeinde die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB 
oder – im Falle eigener Baurechtszuständigkeit – die Erteilung einer Baugeneh-
migung unter Verstoß gegen § 11 Abs. 2 BauGB von einer Gegenleistung des 
Vorhabenträgers abhängig gemacht hat, obwohl die Genehmigungsvorausset-
zungen erfüllt waren. Dieses Ergebnis ist nicht unbillig, sondern stellt nur den 
Zustand her, der bestehen würde, wenn sich die Gemeinde strikt an den Grund-
satz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung gehalten hätte. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 18.10.1990 - 
2 S 2098/89 -, VBlBW 1991, S. 263, 269; Bay 
VGH, U. v. 14.05.1980 - Nr. 147 IV 78 -, KStZ 
1981, S. 115, 117. 

Die Verjährungsfrist für einen Rückforderungsanspruch beträgt in entsprechen-
der Anwendung des § 195 BGB grundsätzlich 3 Jahre.  

Vgl. Oerder, BauR 1998, S. 21, 34. 
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IV. Strafrechtliche Risiken städtebaulicher Verträge 

1. Typische Fallkonstellationen 

Fall 1: Verkauf bereits bestehender Baurechte 

In den abgebildeten Lageplänen „bestehende Baurechte 1 a und b“ befindet sich 
das Grundstück Flst.Nr. 581/6 in der Hand eines einzigen Eigentümers. Die Ge-
meinde ist der Auffassung, daß dieses Grundstück bereits vollständig nach § 34 
BauGB bebaubar ist. Gleichwohl macht der Bürgermeister die Erteilung des ge-
meindlichen Einvernehmens mit Billigung des Gemeinderats davon abhängig, 
daß der Eigentümer der Gemeinde einen Flächenbeitrag in Höhe von 30 % zum 
„unbeeinflußten Verkehrswert“, d.h. zum Preis von Bauerwartungsland von 
x €/m² in Form eines notariellen Kaufvertrages abgibt. In dem Lageplan ist diese 
Fläche mit den Buchstaben A, B, C und D gekennzeichnet (Bauplatz Nr. 4). Zur 
Vermeidung eines möglicherweise langwierigen Prozesses schließt der Eigentü-
mer daraufhin mit der Gemeinde einen entsprechenden notariellen Kaufvertrag 
ab. 
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Abb.: Bestehende Baurechte 1 a 
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Abb.: Bestehende Baurechte 1 b 
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Fall 2: Überplanung gegen unentgeltliche Abtretung einer Teilfläche 

E ist Eigentümer des im Außenbereich gelegenen Grundstücks Flst.Nr. 2177. 
Das Grundstück grenzt unmittelbar an ein bereits bestehendes Wohngebiet an 
und ist über die Waldstraße bereits vollständig erschlossen. E hat auf dem 
Grundstück bisher eine Gärtnerei betrieben, möchte diese aber jetzt aufgeben 
und das Grundstück einer wirtschaftlich optimalen Verwertung zuführen. Die 
Gemeinde (hier: der Bürgermeister) macht die Überplanung der Fläche davon 
abhängig, daß E bereit ist, ihr vorher von dem Grundstück eine Teilfläche von 
30 % ohne öffentliche Zweckbindung für etwaige Gemeinbedarfsflächen kosten-
los zu übertragen. Die Gemeinde möchte diese Fläche nach Überplanung als 
Bauplätze für junge Familien verkaufen. Notgedrungen schließt E mit der Ge-
meinde eine entsprechende notarielle Vereinbarung ab. 

Alternative 1: Die Gemeinde macht die Überplanung der Fläche davon abhän-
gig, daß E bereit ist, ihr vorher von dem Grundstück eine Teilfläche von 30 % zu 
einem ermäßigten „Sozialflächenpreis“ zu verkaufen, der 30 % unterhalb des 
Verkehrswerts (Bauerwartungsland) liegt. 

Alternative 2: Die Gärtnerei ist überschuldet. E ist deshalb ohne Überplanung 
des Grundstücks bzw. der ihm hiervon verbleibenden Restfläche unmittelbar in 
seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet. Der Gemeinde ist die Notlage des E 
bekannt. 

Alternative 3: Aufgrund eines Grundsatzbeschlusses macht die Gemeinde die 
Aufstellung von Bebauungsplänen seit mehreren Jahren ausnahmslos davon 
abhängig, daß alle Eigentümer der zu überplanenden Grundstücke bereit sind, 
ihr hiervon jeweils eine Teilfläche in Höhe von 30 % kostenlos zu übereignen. 
Diesen Grundsatzbeschluß wendet sie auch bei E an, der - wie bei Alternative 2 - 
ohne Überplanung des Grundstücks bzw. der von ihm hiervon verbleibenden 
Teilfläche in wirtschaftliche Existenznot geriete. 
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Abb.: Unentgeltliche Abtretung einer Teilfläche der ehemaligen Gärtnerei des E 
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Fall 3: Überplanung gegen Flächenbeitrag „wie bei einer Umlegung“  

E ist Eigentümer sämtlicher Grundstücke in einem ca. 7 ha großen Plangebiet. 
Die Gemeinde macht die Überplanung der Flächen von folgenden Flächenabtre-
tungen „entsprechend einer freiwilligen Umlegung“ abhängig: 

„• Flächenbeitrag Teilflächen A, B und C: 

1. Von den Teilflächen A, B und C tritt der Eigen-
tümer 30 % unentgeltlich an die Gemeinde ab. 
Diesen Anspruch erfüllt der Eigentümer teil-
weise durch die Übertragung der öffentlichen 
Zwecken dienenden Teilflächen A (Grünflä-
che) und B (Wege- und Straßenfläche). Die 
Verpflichtung zur Übertragung der Differenz-
fläche von ca. ... m² (Differenz zwischen dem 
Flächenanspruch der Gemeinde und der tat-
sächlich abgetretenen Fläche) erfüllt der Ei-
gentümer durch eine finanzielle Ausgleichslei-
stung in Höhe von x €/m².  

2. Gemäß den Umlegungsgrundsätzen der Ge-
meinde verpflichtet sich der Eigentümer ferner 
zur Übertragung von 10 % der Teilflächen A, 
B und C auf die Gemeinde zur Förderung des 
sozialen Wohnungsbaus. Diesen Anspruch er-
füllt der Eigentümer nicht durch Übertragung 
in natura, sondern durch Zahlung eines Ablö-
sebetrages.  

• Flächenbeitrag Teilfläche D: 

1. Von der Teilfläche D tritt der Eigentümer nach 
den Umlegungsgrundsätzen der Gemeinde 
30 % unentgeltlich an die Gemeinde ab. Die 
Gemeinde kann wählen, ob dieser Flächen-
beitrag in Geld, oder in Fläche, oder teilweise 
in Geld und teilweise in Fläche ausgeglichen 
wird. Entscheidet sich die Gemeinde für eine 
Abtretung von Fläche, wird die konkret zu ü-
bertragende Fläche im Einvernehmen mit dem 
Eigentümer festgelegt. Entscheidet sich die 
Gemeinde für Geld, liegt der Ausgleichsbetrag 
pro m² bei x €. Ab dem Jahr 2000 entstehen 
ferner Zinsen in Höhe von 2,5 %, die zusätz-
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lich zum Ablösebetrag gezahlt werden müs-
sen. 

2. Der Eigentümer verpflichtet sich, nach den 
Umlegungsgrundsätzen der Gemeinde ferner 
zur Übertragung von 10 % der Teilfläche D an 
die Gemeinde zur Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus. Den Anspruch erfüllt der Ei-
gentümer durch eine Zahlung in Höhe von 1/3 
des Ablösebetrages.“ 
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Abb.: Flächenbeitrag 
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Fall 4: Überplanung gegen pauschalen Folgekostenbetrag 

V ist Eigentümer der gesamten Flächen eines geplanten Wohnbaugebiets in der 
Gemeinde G. Die Gemeinde (hier: der Bürgermeister) macht die Überplanung 
der Flächen u.a. davon abhängig, daß V sich vertraglich verpflichtet, der Ge-
meinde „als Ausgleich für die mit der Planung verbundenen Folgekosten“ einen 
pauschalen Ablösebetrag in Höhe von 40,00 €/m² Nettobaulandfläche zu leisten. 
Eine Kalkulation für die durch das Baugebiet entstehenden oder entstandenen 
Folgekosten existiert nicht. Tatsächlich liegen die dem Vorhaben rechtlich zuzu-
ordnenden Folgekosten unter 10,00 €/m² Nettobaulandfläche. V ist sich zwar 
darüber im klaren, daß die Gemeinde beabsichtigt, mit dem Folgekostenbetrag 
„bestehende Haushaltslöcher zu stopfen“. Dennoch möchte er auf die Bedingun-
gen der Gemeinde eingehen, da sich für ihn dieses Geschäft auch so noch 
„lohnt“ und er die Baulandausweisung als „Geschäft seines Lebens“ auf keinen 
Fall gefährden will.  

Alternative 1: V unterzeichnet zwar den städtebaulichen Vertrag, ist aber insge-
heim fest entschlossen, den erst nach Inkrafttreten des Bebauungsplans fällig 
werdenden Folgekostenbetrag nicht zu bezahlen.  

Alternative 2: V hat mit dem Bürgermeister und der Verwaltung der Gemeinde 
den Entwurf eines städtebaulichen Vertrages ausgehandelt, nach dem V nur die 
dem Vorhaben rechtlich zuzuordnenden Folgekosten in Höhe von 10,00 €/m² 
Nettobaulandfläche zu tragen hat. Der Gemeinderat verweigert dem Vertrags-
abschluß seine Zustimmung und fordert statt dessen einstimmig einen pauscha-
len Ablösebetrag in Höhe von 40,00 €/m² Nettobaulandfläche. Der Bürgermeister 
hält den Beschluß zwar für rechtswidrig, verzichtet aber auf die Geltendmachung 
seines Widerspruchsrechts und schließt den städtebaulichen Vertrag mit V wie 
vom Gemeinderat gewünscht ab. 

Fall 5: Forderung der Gemeinde nach Übernahme ihres Anteils an Sanierungs-
förderungsmitteln  

V möchte sein privates Gebäude unter Gewährung von 50 % Sanierungsförde-
rungsmitteln instandsetzen und modernisieren. Von den Sanierungsförderungs-
mitteln haben Bund, Land und Gemeinde jeweils 1/3 zu tragen. Angesichts ihrer 
leeren Haushaltskassen fordert die Gemeinde von V, ihren Anteil an Sanierungs-
förderungsmitteln zu übernehmen. Der Bürgermeister erklärt V, anderenfalls er-
halte er keinerlei Fördermittel. V fühlt sich von der Gemeinde genötigt, stimmt er 
aber zähneknirschend zu. Die Staatsanwaltschaft ist der Auffassung, der Bür-
germeister habe sich eine Erpressung gem. § 253 StGB schuldig gemacht. Das 
für die Gewährung der Fördermittel des Landes zuständige Ministerium bittet um 
Prüfung, ob die Ansicht der Staatsanwaltschaft zutrifft. 

Fall 6: Nichtverbuchung einer „Spende“ des Vorhabenträgers als sanierungsbe-
dingte Einnahme 
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Die Gemeinde hat in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet ein „Schlüs-
selgrundstück“ unter Einsatz von Sanierungsfördermitteln erworben. Zur Weiter-
veräußerung dieses Grundstücks hat die Gemeinde ein Erwerberauswahlverfah-
ren durchgeführt. In dem informellen Verfahren sollte der Bewerber den Zuschlag 
erhalten, der über die Zahlung des für das Grundstück anfallenden Ausgleichsbe-
trages nach § 154 BauGB hinaus bereit war, an die Gemeinde die höchste 
„Spende“ zu leisten. Die höchste „Spende“ wurde von der Gemeinde tatsächlich 
als Auswahlkriterium angewandt. Die von dem Erwerber eingegangene „Spende“ 
hat der Bürgermeister nicht als sanierungsbedingte Einnahme verbucht. Dies 
hatte zur Folge, daß diese Einnahme nicht dem „Sanierungstopf“ zugeflossen ist, 
sondern unmittelbar der Gemeindekasse. Gegen die Vorgehensweise der Ge-
meinde hat ein im Rahmen des Erwerberauswahlverfahrens zurückgewiesener 
Investor anonyme Anzeige erstattet. Der Bürgermeister der Gemeinde hat wegen 
Betruges und Subventionsbetruges einen Strafbefehl erhalten. Er ist der Auffas-
sung, daß es sich bei der „Spende“ des Erwerbers um eine „Spende Dritter“ im 
Sinne der einschlägigen Verwaltungsvorschrift städtebauliche Erneuerung han-
delt, die nicht als sanierungsbedingte Einnahme anzusehen ist. 

2. Erpressung gem. § 253 StGB 

a) Drohung mit einem Unterlassen 

aa) Die Entwicklung der Rechtsprechung 

Das Risiko von Gemeindebediensteten, sich beim Abschluß eines städtebau-
lichen Vertrages einer Erpressung gem. § 253 Abs. 1 StGB schuldig zu ma-
chen, ist in der Regel gering. Es besteht auch bei rechtswidrigen Forderungen 
der Gemeinde nur in Ausnahmefällen, insbesondere dann, wenn der Eigentümer 
bzw. Vorhabenträger ohne den Abschluß des städtebaulichen Vertrages und die 
davon abhängig gemachte Baulandausweisung unmittelbar in wirtschaftliche Exi-
stenznot geriete. 

Vgl. Löhr, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 
8. Aufl. 2002, § 11 Rdnr. 4 b; weiter aber Grziwotz, 
BauR 2001, S. 1530, 1531 f.; noch deutlich weiter 
ders. BauR 2000, S. 1437, 1439. 

Die Drohung der Gemeinde, bei Nichtzustandekommen des städtebaulichen Ver-
trages keinen Bebauungsplan aufzustellen, ist grundsätzlich nicht als Drohung 
mit einem empfindlichen Übel i.S.v. § 253 Abs. 1 StGB anzusehen. Die Tathand-
lung kann zwar auch in einer Drohung mit einem Unterlassen (hier: der Nichtauf-
stellung eines Bebauungsplans) bestehen. 

Vgl. nur Fischer, in: Tröndle/Fischer, StGB, 
51. Aufl. 2003, § 253 Rdnr. 6. 
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Einer Strafbarkeit steht auch nicht entgegen, daß nach § 2 Abs. 3 BauGB auf die 
Aufstellung eines Bauleitplans kein Anspruch besteht und ein solcher Anspruch 
auch nicht durch Vertrag begründet werden kann.  

Dies entspricht auch der herrschenden Meinung in 
der Literatur, vgl. nur Fischer, in: Tröndle/Fischer, 
StGB, 51. Aufl. 2003, § 253 Rdnr. 6 a und b; ande-
rer Auffassung Horn, NStZ 1983, S. 497; Frohn, 
StV 1983, S. 365; Timpe, Die Nötigung, 1989, 
S. 160 f. 

Entgegen der früheren Rechtsprechung 

vgl. OLG Hamburg,  U. v. 02.04.1980 - 1 Ss 12/80 
-, NJW 1980, S. 2592; BGH,  U. v. 31.03.1982 - 2 
StR 2/82 -, NStZ 1982, S. 287 

hat der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs entschieden, daß die Drohung mit 
einem empfindlichen Übel i.S.d. §§ 240, 253 StGB auch in der Ankündigung lie-
gen kann, ein rechtlich nicht gebotenes Handeln zu unterlassen. 

Vgl. BGH, B. v. 13.01.1983 - 1 StR 737/81 -, 
BGHSt 31, S. 195: Nötigung einer Ladendiebin zu 
sexuellen Handlungen mit der Drohung, die - 
rechtmäßige - Weiterleitung der Strafanzeige nicht 
zu verhindern; vgl. auch BGH, U. v. 25.02.1993 - 1 
StR 652/92 -, NJW 1993, S. 1807: Nötigung zu se-
xuellen Handlungen mit der Drohung des künftigen 
Arbeitgebers, seine Einstellungszusage nicht ein-
zuhalten. 

Maßgeblich hierfür ist nach BGHSt 31, S. 195, 

• ob ein Nachteil von solcher Erheblichkeit angedroht wird, daß von dem Be-
drohten in seiner Lage nicht erwartet werden kann, er werde der Drohung in 
„besonnener Selbstbehauptung“ standhalten, 

• ob der Täter tatsächlich oder nach den Befürchtungen des Bedrohten die 
Herbeiführung oder die Verhinderung des angekündigten Nachteils bewirken 
kann und 

• ob die Verquickung von Mittel und Zweck verwerflich ist. Dabei sind die Un-
terlassungsfälle auszuscheiden, in denen nur der Handlungsspielraum des 
Bedrohten erweitert, die Autonomie seiner Entschlüsse jedoch nicht in straf-
würdiger Weise angetastet wird. 

Vgl. BGH, B. v. 13.01.1983 - 1 StR 737/81 -, 
BGHSt 31, S. 195, 201; vgl. hierzu u.a. Roxin, JR 
1983, S. 333, 335: wenn vom Bedrohten erwartet 
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werden kann, „daß er der Drohung in besonnener 
Selbstbehauptung standhält“ ist es weder nötig 
noch möglich, diesen Umstand im Rahmen der 
Verwerflichkeit erneut zu prüfen.  

Diese weite Formel ist jedoch nicht nur in der Literatur auf Kritik gestoßen.  

Vgl. zur Einschränkung der Formel in BGHSt 31, 
S. 195 im Tatbestand Schroeder, JZ 1983, S. 284; 
Pelke, Die strafrechtliche Bedeutung der Merkmale 
„Übel“ und „Vorteil“, 1990, S. 76 ff.; Klein, Zum Nö-
tigungstatbestand - Strafbarkeit der Drohung mit 
einem Unterlassen 1988, S. 136 ff.; Zopfs, JA 
1998, S. 813, 818 f.; Eser, in: Schönke/Schröder, 
StGB, 26. Aufl. 2001, § 253 Rdnr. 5 und § 240 
Rdnr. 20, wobei die Verwerflichkeit nach Eser Tat-
bestandsmerkmal ist, § 240 Rdnr. 16; Fischer, in: 
Tröndle/Fischer, StGB, 51. Aufl. 2003, § 253 Rdnr. 
6 a und b; Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 24. Aufl. 
2001, § 240 Rdnr. 14; zur Eingrenzung auf der 
Ebene der Verwerflichkeitsprüfung vgl. Roxin, JR 
1983, S. 333; Volk, JR 1981, S. 274; Herdegen, in: 
Leipziger Kommentar, Stand: 1994, § 253 Rdnr. 4. 

Auch der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat eine tatbestandliche Ein-
schränkung der Fälle einer Drohung mit einem Unterlassen vorgenommen. Zwar 
hat er dies in seinem Beschluß vom 22.04.1998 noch ausdrücklich offengelas-
sen.  

Vgl. BGH, U. v. 11.11.1998 - 5 StR 325/98 -, 
BGHSt 44, S. 251, 255. 

Dieser Beschluß behandelt die Strafbarkeit eines angestellten Rechtsanwalts in 
der Kanzlei des Rechtsanwalts Vogel in Ost-Berlin, der seine Vermittlertätigkeit 
bei der Hilfe zur Ausreise von DDR-Bürgern in die Bundesrepublik von der Über-
tragung ihrer Grundstücke an ihn selbst abhängig machte. Darin hat der BGH die 
Kritik der Literatur an der weiten Formel von BGHSt 31, S. 195 in folgenden we-
sentlichen Punkten für nicht „fernliegend“ erklärt: 

• Macht jemand die Vornahme einer Handlung, zu der er nicht verpflichtet ist, 
von einer unangemessenen Gegenleistung des hierdurch Begünstigten ab-
hängig, so kann er dafür zwar unter weiteren Voraussetzungen z.B. wegen 
Wuchers oder Bestechlichkeit strafbar sein, nicht jedoch wegen Nötigung o-
der Erpressung.  

• Die Ausdehnung des Anwendungsbereichs der ohnehin sehr offenen Straf-
vorschriften über die Nötigung und die Erpressung in BGHSt 31, S. 195 geht 
zu weit. 
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• Die Ankündigung des Unterlassens einer nicht gebotenen Handlung kann nur 

dann als Drohung mit einem empfindlichen Übel angesehen werden, wenn 
mit Vornahme der Handlung ein dem Adressaten sonst bevorstehendes Übel 
abgewendet würde („Eingriffs-Unterlassungsdrohung“). Fälle, in denen der 
Adressat die Wahl hat, sich eine erhoffte Veränderung der Situation zu „er-
kaufen“ oder es beim status quo zu belassen, sind dann nicht strafbar.  

Vgl. BGH, B. v. 22.04.1998 - 5 Str 5/98 -, BGHSt 
44, S. 68, 74 f; vgl. auch Schroeder, JZ 1983, 
S. 284, 286; Roxin, JR 1983, S. 333, 334 ff.; Her-
degen, in: Leipziger Kommentar, Stand: 1994, 
§ 253 Rdnr. 4. 

Allerdings könne sich diese einschränkende Interpretation für einzelne Fallkon-
stellationen doch als zu restriktiv erweisen. Zu bedenken seien u.a. Fälle, in de-
nen dem Adressaten eine Gegenleistung abverlangt werde, die für ihn eine 
besonders schwere Zumutung darstelle. 

Vgl. BGH, B. v. 22.04.1998 - 5 StR 5/98 -, BGHSt 
44, S. 68, 76. 

In einem späteren Urteil hat der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs jedoch 
eine tatbestandliche Einschränkung der Drohung mit einem Unterlassen aus-
drücklich anerkannt. In diesem Urteil hat der BGH entschieden, die Drohung mit 
dem Abbruch bestehender Geschäftsbeziehungen zur Erlangung von Schmier-
geldzahlungen unterfalle dann § 253 Abs. 1 StGB, wenn der Adressat der Dro-
hung ohne den Geschäftsabschluß in existentielle wirtschaftliche Not geriete und 
diese Notlage zur Durchsetzung der Schmiergeldforderung ausgenutzt wird. 

Vgl. BGH, U. v. 11.11.1998 - 5 StR 325/98 -, 
BGHSt 44, S. 251, 252. 

Dagegen liegt keine Erpressung vor, wenn mit dem Nichtabschluß von Geschäf-
ten gedroht wird, auf welche der andere nicht existentiell angewiesen ist. Dies 
stellt lediglich die Gewährung einer Chance dar, sich wirtschaftliche Verbesse-
rungen zu „erkaufen“. Eine solche Drohung ist als Nötigung oder Erpressung 
auch dann nicht strafbar, wenn damit eine unangemessene Gegenleistung ver-
bunden wird. 

bb) Fallösungen 

In den Fällen 2, 3 und 4 fehlt es danach jeweils an einer Drohung mit einem emp-
findlichen Übel i.S.v. § 253 Abs. 1 StGB. Zwar kann die Forderung von unange-
messenen Gegenleistungen nach der Rechtsprechung des BGH als Drohung mit 
der Nichtaufstellung eines Bebauungsplans angesehen werden. 

Kritisch hierzu Schroeder, JZ 1983, S. 284, 286. 
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Auch schließt § 2 Abs. 3 BauGB nach dem BGH die tatbestandliche Drohung mit 
einem empfindlichen Übel nicht aus, da dieses auch in der Ankündigung liegen 
kann, ein rechtlich nicht gebotenes Handeln zu unterlassen. Die Grundstücksei-
gentümer gerieten als Adressat der Drohung jedoch ohne den Geschäftsab-
schluß und die davon abhängig gemachte Baulandausweisung nicht in existenti-
elle wirtschaftliche Not. Vielmehr liegt in den von der Gemeinde angebotenen 
Vertragsbedingungen lediglich die Gewährung einer Chance, sich eine wirt-
schaftliche Verbesserung zu „erkaufen“. Dies ist als Nötigung oder Erpressung 
auch dann nicht strafbar, wenn damit jeweils eine unangemessene Gegenlei-
stung verbunden wird. 

Vgl. BGH, U. v. 11.11.1998 - 5 StR 325/98 -, 
BGHSt 44, S. 251, 255. 

Nach der Formel des 1. Strafsenats des Bundesgerichtshofs scheidet in den Fäl-
len 2, 3 und 4 eine Drohung mit einem empfindlichen Übel ebenfalls aus, da im 
Geschäftsverkehr vom Geschäftspartner üblicherweise „besonnenes Standhal-
ten“ verlangt werden kann, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten. Die 
Anforderungen an einen solchen Ausnahmefall erfüllen in der Regel aber nur 
existenzbedrohende Situationen, nicht dagegen Unerfahrenheit, Mangel an Ur-
teilsvermögen oder Willensschwäche.  

Vgl. Klein, Zum Nötigungstatbestand - Strafbarkeit 
der Drohung mit einem Unterlassen, 1988, S. 154. 

Dem steht auch nicht entgegen, daß es sich bei dem städtebaulichen Vertrag um 
einen subordinationsrechtlichen Vertrag handelt.  

Es spricht aber einiges dafür, daß in der Alternative 2 zu Fall 2 eine Drohung mit 
einem empfindlichen Übel gegeben ist, da E ohne Überplanung des Grundstücks 
bzw. der ihm hiervon verbleibenden Restfläche in seiner wirtschaftlichen Existenz 
gefährdet wäre und diese Notlage zur Durchsetzung des Verlangens nach ko-
stenloser Abtretung eine Teilfläche ausgenutzt wird. Den Gesichtspunkt der Exi-
stenzgefährdung hat der BGH allerdings bislang nur in Fällen dauerhaft gewach-
sener Geschäftsbeziehungen angewandt. Ob er auch für die Drohung mit der 
Nichtaufnahme von Geschäftsbeziehungen herangezogen werden kann, ist bis-
lang noch nicht entschieden. 

Vgl. BGH, U. v. 11.11.1998 - 5 StR 325/98 -, 
BGHSt 44, S. 251, 252; vgl. auch Schroeder, JZ 
1983, S. 284, 287, der als Fälle des Drohens mit 
dem Unterlassen einer rechtlich nicht gebotenen 
Handlung nur die Drohung mit Abbruch eines bis-
her geübten Verhaltens oder unvorhersehbare 
Forderungen von Zusatzleistungen anerkennt. 

Auch bei einer zu erwartenden Existenzgefährdung scheidet eine Drohung mit 
einem empfindlichen Übel aber von vornherein aus, wenn die Gemeinde die Ü-
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berplanung des Grundstücks von dem Abschluß eines städtebaulichen Vertrages 
mit einem rechtlich zulässigen Inhalt abhängig macht. 

In der Alternative 3 zu Fall 2 wird die Drohung, ohne kostenlose Abtretung einer 
Teilfläche einen Bebauungsplan aufzustellen, aufgrund des seit mehreren Jahren 
ausnahmslos angewandten Grundsatzbeschlusses und damit unabhängig von 
der individuellen wirtschaftlichen Situation des E ausgesprochen. In diesem Fall 
fehlt es an einem Sachzusammenhang zwischen wirtschaftlicher Notlage des 
einzelnen Eigentümers und dem Handeln der Gemeinde. Die Schwelle zum 
strafbaren Drohen dürfte deshalb in dieser Fallkonstellation nicht überschritten 
sein. 

Im Unterschied zu den Fällen 2 bis 4 droht die Gemeinde im Fall 1 mit dem Un-
terlassen einer rechtlich gebotenen Handlung. Nach §§ 36 Abs. 2, 34 BauGB hat 
der Eigentümer einen Anspruch auf Erteilung des gemeindlichen Einverneh-
mens. Zugleich bestimmt § 11 Abs. 2 S. 2 BauGB als Ausformung des Koppe-
lungsverbotes, daß eine Vereinbarung einer vom Vertragspartner zu erbringen-
den Leistung unzulässig ist, wenn er auch ohne sie einen Anspruch auf die Ge-
genleistung hätte. Gleichwohl stellt die Drohung mit der Versagung des gemeind-
lichen Einvernehmens keine Drohung mit einem empfindlichen Übel dar, da der 
Eigentümer die Möglichkeit hat, seinen bestehenden Anspruch durch eine Ver-
pflichtungsklage auf Erteilung der Baugenehmigung vor dem Verwaltungsgericht 
durchzusetzen, ohne daß er hierdurch in wirtschaftliche Existenznot geriete. Da-
her kann von ihm erwartet werden, der Drohung in „besonnener Selbstbehaup-
tung“ standzuhalten. 

Vgl. Klein, Zum Nötigungstatbestand - Strafbarkeit 
der Drohung mit einem Unterlassen, 1988, S. 165. 

Bei dem Abschluß eines städtebaulichen Vertrages scheidet eine Drohung mit 
einem empfindlichen Übel damit auch bei Forderung einer rechtswidrigen Gegen-
leistung in der Regel aus. 

Auch im Fall 5 fehlt es an einer Drohung mit einem empfindlichen Übel i.S.v. § 
253 Abs. 1 StGB. Zwar kann die Forderung der Übernahme des gemeindlichen 
Anteils an den Sanierungsfördermitteln nach der Rechtsprechung des BGH als 
Drohung mit der Nichtgewährung von Sanierungsförderungsmitteln insgesamt 
angesehen werden. Der Grundstückseigentümer geriete als Adressat der Dro-
hung jedoch ohne die Gewährung von Fördermitteln nicht in existentielle wirt-
schaftliche Not. Die von der Gemeinde geforderte Übernahme ihres Eigenanteils 
als Voraussetzung dafür, daß Fördermittel überhaupt gewährt werden, bietet V 
lediglich die Chance, sich per Saldo eine wirtschaftliche Verbesserung zu „erkau-
fen“. Wie bereits dargelegt ist dies als Nötigung oder Erpressung auch dann nicht 
strafbar, wenn damit eine unangemessene Gegenleistung verbunden wird. 

Vgl. BGH, U. v. 11.11.1998 - 5 StR 325/98 -, 
BGHSt 44, S. 251, 255. 
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Die Forderung der Gemeinde, ihren Anteil an Sanierungsförderungsmitteln zu 
übernehmen, stellt im übrigen auch keine unangemessene Gegenleistung dar. 
Sofern in den einschlägigen Subventionsvorschriften nicht ausnahmsweise etwas 
anderes geregelt ist, ist die Gemeinde nicht verpflichtet, ihren Eigenanteil auch 
aus Eigenmitteln zu finanzieren.  

b) Weitere Voraussetzungen des objektiven Tatbestandes 

Ist eine solche Drohung ausnahmsweise zu bejahen, setzt der objektive Tatbe-
stand einer Erpressung weiter einen Nötigungserfolg voraus, durch den beim 
Bedrohten ein Vermögensnachteil eintritt. Ein Vermögensnachteil ist gegeben, 
wenn die Vermögenslage des Betroffenen nach der Tat ungünstiger ist als vor-
her. Dagegen braucht es nicht zu einer Bereicherung des Drohenden zu kom-
men. 

Vgl. Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, 26. Aufl. 
2001, § 253 Rdnr. 9. 

Der Begriff des Vermögensnachteils ist mit dem beim Betrug identisch. 

Vgl. BGH, U. v. 09.07.1987 - 4 StR 216/87 -, 
BGHSt 34, S. 394, 395. 

Ein Vermögensnachteil beim Bedrohten tritt deshalb in der Regel nicht erst bei 
Zahlung bzw. Grundstücksübertragung durch den Vertragspartner ein, sondern 
wie beim Eingehungsbetrug bereits durch Abschluß eines unrechtmäßigen städ-
tebaulichen Vertrages, der zu Leistungen an die Gemeinde verpflichtet. 

Vgl. nur BGH, B. v. 18.07.1961 - 1 StR 606/60 -, 
BGHSt 16, S. 220, 221; Grziwotz, BauR 2000, 
S. 1437, 1439. 

Dem steht nicht entgegen, daß ein Anspruch aus einem nichtigen städtebauli-
chen Vertrag nicht durchsetzbar ist oder dem Betroffenen aus ungerechtfertigter 
Bereicherung ein Erstattungsanspruch zusteht. 

Vgl. Cramer, in: Schönke/Schröder, StGB, 26. Aufl. 
2001, § 263 Rdnr. 199, 120; Grziwotz, BauR 2001, 
S. 1530, 1532. 

Ist der Eigentümer dagegen von vornherein insgeheim fest entschlossen, die 
Leistung nicht zu erbringen, dürfte lediglich ein Versuch gem. § 253 Abs. 3 StGB 
vorliegen.  
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c) Subjektiver Tatbestand 

Für den subjektiven Tatbestand muß der handelnde Gemeindebeamte die Berei-
cherung der Gemeinde erstrebt haben, ohne daß diese sein ausschließliches Ziel 
zu sein braucht. 

Vgl. nur BGH, B. v. 23.02.1961 - 4 StR 7/61 -, 
BGHSt 16, S. 1; Grziwotz, BauR 2000, S. 1437, 
1439. 

Erfaßt werden danach auch Fälle, in denen ein Amtsträger uneigennützig han-
delt, um z.B. das Schwimmbad oder das Museum der Stadt für die Bevölkerung 
durch die Einnahmen aus dem städtebaulichen Vertrag zu erhalten. 

Bei der Erpressung ist die Rechtswidrigkeit des erstrebten Vermögensvorteils ein 
normatives Tatbestandsmerkmal, auf das sich der - zumindest bedingte - Vorsatz 
des Täters erstrecken muß. Stellt er sich für die erstrebte Bereicherung eine An-
spruchsgrundlage vor, die in Wirklichkeit nicht besteht, so handelt er in einem 
Tatbestandsirrtum i.S.v. § 16 Abs. 1 S. 1 StGB. Dies setzt den Glauben des han-
delnden Gemeindebediensteten voraus, daß der städtebauliche Vertrag mit dem 
vorgesehenen Inhalt rechtmäßig abgeschlossen werden kann und sich hieraus 
ein Anspruch der Gemeinde auf die Leistung des Eigentümers ergibt. Erforderlich 
hierfür ist, daß er eine klare Vorstellung über Grund und Höhe des angeblichen 
Anspruchs hat.  

Vgl. BGH, U. v. 16.12.1997 - 1 StR 456/97 -, NStZ-
RR 1999, S. 6. 

Dies wird nicht häufig der Fall sein, zumal es nicht ausreichend ist, wenn er ledig-
lich vage Vorstellungen über Grund und Höhe des Anspruchs besitzt. 

Vgl. BGH, B. v. 17.06.1999 - 4 StR 12/99 -, StV 
2000, S. 79, 80. 

Die Rechtslage beim städtebaulichen Vertrag ist allerdings nicht generell so ein-
deutig, daß ein Irrtum pauschal auszuschließen ist. 

So aber Grziwotz, BauR 2000, S. 1437, 1440. 

d) Verwerflichkeitsprüfung 

Nach der Rechtsprechung handelt es sich bei der Verwerflichkeitsprüfung gem. 
§ 253 Abs. 2 StGB um ein Merkmal der Rechtswidrigkeit. 

Vgl. BGH, B. v. 18.03.1952 - GSSt 2/51 -, BGHSt 
2, S. 194, 196; anders Eser, in: Schönke/Schröder, 
StGB, 26. Aufl. 2001, § 253 Rdnr. 11, der die Ein-
schränkung des Drohens mit einem Unterlassen 
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unter Verwerflichkeitsgesichtspunkten bereits im 
Tatbestand prüft. 

Die Rechtswidrigkeit einer Erpressung setzt deshalb voraus, daß die Androhung 
des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. Die Grenze 
zur Strafwürdigkeit ist aber erst erreicht, wenn das Verhalten unter Würdigung 
aller Umstände der Zurechtweisung durch das Strafrecht bedarf.  

Vgl. BGH,  U. v. 11.05.1962 - 4 StR 81/62 -, BGH 
St 17, S. 328, 331 f. 

Mit der Normierung des städtebaulichen Vertrages hat der Gesetzgeber eine 
Form konsensualen Verwaltungshandels gefördert, die im Interesse der Allge-
meinheit und der privaten Investoren Handlungsmöglichkeiten jenseits des her-
kömmlichen Bauplanungsrechts ermöglicht. Um zu verhindern, daß die Rechtsfi-
gur des städtebaulichen Vertrages zum Schaden aller rasch wieder an Bedeu-
tung verliert, ist die Grenze zur Strafwürdigkeit sehr weit zu stecken. 

Vgl. Löhr, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 
8. Aufl. 2002, § 11 Rdnr. 4 b. 

Eine Strafbarkeit wegen Erpressung kommt beim Abschluß von städtebaulichen 
Verträgen damit in aller Regel nicht in Betracht. 

e) Besonders schwerer Fall gem. § 253 Abs. 4 StGB 

Besonders schwere Fälle einer Erpressung scheiden beim Abschluß von städte-
baulichen Verträgen in der Regel aus. Grziwotz vertritt allerdings die Auffassung, 
daß gemeindliche Grundsatzbeschlüsse, die die Aufstellung eines Bebauungs-
plans von rechtswidrigen Gegenleistungen der Eigentümer abhängig machen, 
bei wiederholter Vorgehensweise dem gewerbs- bzw. bandenmäßigen Handeln 
so nahe kommen, daß ein unbenannter besonders schwerer Fall i.S.v. § 253 
Abs. 4 StGB anzunehmen ist. 

Vgl. Grziwotz, BauR 2000, S. 1437, 1439. 

Diese Auffassung ist abzulehnen. Städtebauliche Grundsatzbeschlüsse als sol-
che - ohne Bezug zum konkreten städtebaulichen Vertrag und einer Drohung - 
sind kein tauglicher Anknüpfungspunkt für eine Erpressung. Im übrigen werden 
Grundsatzbeschlüsse stets losgelöst von der individuellen wirtschaftlichen Situa-
tion der einzelnen Eigentümer angewandt, so daß deshalb schon eine „normale“ 
Erpressung ausscheidet. 
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3. Vorteilsannahme gem. § 331 StGB 

a) Einbeziehung altruistischen Handelns 

Seit der Novellierung des Strafgesetzbuchs durch das Gesetz zur Bekämpfung 
der Korruption vom 13.08.1997, durch das die Straftatbestände der §§ 331 ff. 
StGB erweitert worden sind, besteht für Gemeindebedienstete beim Abschluß 
rechtswidriger städtebaulicher Verträge ein nicht unerhebliches Risiko, sich we-
gen Vorteilsannahme gem. § 331 StGB strafbar zu machen. Nach der Neufas-
sung ist nunmehr auch der Fall unter Strafe gestellt, daß der Amtsträger den Vor-
teil nicht eigennützig für sich, sondern altruistisch für einen Dritten erstrebt, bzw. 
der Vorteil einem Dritten angeboten oder zugänglich gemacht wird. Damit wird 
die Strafbarkeit von Zuwendungen klargestellt, bei denen dem Amtsträger kein 
mittelbar eigener Vorteil materieller oder immaterieller Art zugute kommt. 

Vgl. BT-Drucks. 13/5584, S. 9; Kühl, in: Lack-
ner/Kühl, StGB, 24. Aufl. 2001, § 331 Rdnr. 6; 
Cramer, in: Schönke/Schröder, StGB, 26. Aufl. 
2001, § 331 Rdnr. 1 b. 

b) Objektiver Tatbestand 

aa) Amtsträger 

Täter eines Amtsdelikts nach §§ 331 f. StGB kann nur ein Amtsträger sein. Der 
Bürgermeister ist als Wahlbeamter gem. § 11 Abs. 1 Nr. 2 a StGB Amtsträger. 
Gemeindebeamte, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften in ein Beamten-
verhältnis berufen worden sind, sind als Beamten i.S.v. § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB 
ohne weiteres Amtsträger. Auch Mitarbeiter einer privatrechtlich organisierten, 
kommunal beherrschten Entwicklungsgesellschaft kommen gem. § 11 Abs. 1 Nr. 
2 c StGB als Amtsträger in Betracht. Nach der Rechtsprechung des BGH sind 
auch als juristische Personen des Privatrechts organisierte Einrichtungen und 
Unternehmen der öffentlichen Hand als „sonstige Stellen“ den Behörden gleich-
zustellen, wenn sie bei ihrer Tätigkeit öffentliche Aufgaben wahrnehmen und da-
bei derart gemeindlicher Steuerung unterliegen, daß sie als „verlängerter Arm“ 
der Gemeinde erscheinen. 

Vgl. BGH, U. v. 03.03.1999 - 2 StR 437/98 -, 
BGHSt 45, S. 16, 19; BGH,  U. v. 15.03.2001 - 5 
StR 454/00 -, BGHSt 46, S. 310, 312 f. 

Ob auch Mitglieder von Gemeindevertretungen (Gemeinderäte, Stadträte) Amts-
träger i.S.v. § 11 Abs. 1 Nr. 2 c StGB sind, ist umstritten. Für die Bejahung der 
Amtsträgereigenschaft des Gemeinderats hat sich grundsätzlich das LG Krefeld 
ausgesprochen, das den Gemeinderat in erster Linie als Organ der Exekutive 
und weniger als Gesetzgeber sieht. 



 102
 
 

Vgl. LG Krefeld, B. v. 14.03.1994 - 21 Qs 22/94 -, 
NJW 1994, S. 2036, 2037; OLG Braunschweig, B. 
v. 10.06.1950 - Ws 75/50, MDR 1950, S. 629. 

Dagegen ist nach wohl herrschender Meinung in jedem einzelnen Fall zu prüfen, 
ob sich die konkrete Tätigkeit mehr als Gesetzgebung oder mehr als Verwaltung 
darstellt. 

Vgl. Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, 26. Aufl. 
2001, § 11 Rdnr. 23; Lackner, in: Lackner/Kühl, 
24. Aufl. 2001, § 11 Rdnr. 11; noch weiter ein-
schränkend Gribbohm, in: Leipziger Kommentar, 
Stand: März 1997, § 11 Rdnr. 37, der Gemeinderä-
te oder Stadträte grundsätzlich nicht als Amtsträ-
ger ansieht, wenn sie nicht ausnahmsweise unmit-
telbar zu Verwaltungstätigkeiten bestellt werden. 

Die Zustimmung des Gemeinderats zum Abschluß eines städtebaulichen Vertra-
ges wird in der Regel mehr der Verwaltung als der Gesetzgebung zuzuordnen 
sein.  

So im Ergebnis auch Grziwotz, BauR 2000, 
S. 1437, 1440. 

Zwar steht der Abschluß eines städtebaulichen Vertrages sehr oft in engem 
sachlichen Zusammenhang mit der Aufstellung eines Bebauungsplans. Das än-
dert jedoch nichts daran, daß der Abschluß von Verträgen als konsensuales 
Verwaltungshandeln anzusehen ist, zumal dadurch die Handlungsmöglichkeiten 
gegenüber dem Festsetzungskatalog in § 9 BauGB erweitert werden. Macht der 
Gemeinderat - wie in Alt. 2 zu Fall 4 - die Aufstellung eines Bebauungsplans von 
der vertraglichen Übernahme bestimmter Pflichten abhängig, liegt der Schwer-
punkt somit in der Verwaltungstätigkeit und nicht in der Gesetzgebung. Dies gilt 
auch, wenn der Gemeinderat seine Zustimmung zum Abschluß eines städtebau-
lichen Vertrages mit dem Hinweis auf einen entgegenstehenden bodenpoliti-
schen Grundsatzbeschluß verweigert. Dieser beinhaltet zwar generelle Regelun-
gen, ist aber keine kommunale Rechtsnorm (Satzung), sondern lediglich ein so-
genannter schlichter Ratsbeschluß. 

Vgl. Schäfer/Lau/Specovius, in: Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
(Hrsg.), Baulandbereitstellung, bodenpolitische 
Grundsatzbeschlüsse, 2001, S. 19. 

bb) Tathandlung 

Als Tathandlung bei § 331 StGB muß der Amtsträger einen Vorteil für sich oder 
einen Dritten fordern, sich versprechen lassen oder annehmen. Vorteil ist jede 
Leistung, auf die der Amtsträger keinen Rechtsanspruch hat und die seine wirt-
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schaftliche, rechtliche oder persönliche Lage objektiv verbessert. Dies können 
materielle oder u. U. auch immaterielle Vorteile sein. 

Vgl. BGH, U. v. 10.03.1983 - 4 StR 3745/82 -, 
BGHSt 31, S. 264, 279; OLG Hamburg, B. v. 
14.01.2000 - 2 Ws 243/99 -, StV 2001, S. 277, 278 
f. 

Geldleistungen oder die kostenlose bzw. verbilligte Abtretung von Grundstücks-
flächen begründen danach einen Vorteil, wenn kein Rechtsanspruch auf die Lei-
stung besteht. Bei nichtigen oder teilnichtigen städtebaulichen Verträgen fehlt ein 
solcher Rechtsanspruch auf die Leistung wegen der Unwirksamkeit des Vertra-
ges. Eine Vermögensminderung bei dem Vorteilsgeber braucht nicht einzutreten. 

Vgl. BGH, U. v. 28.10.1986 - 5 StR 244/86 -, NJW 
1987, S. 1340, 1341; Fischer, in: Tröndle/Fischer, 
StGB, 51. Aufl. 2003, § 331 Rdnr. 11 a. 

Soweit nach der Definition des Vorteils Leistungen ausscheiden, auf die der 
Amtsträger einen Rechtsanspruch hat, besteht die Gefahr, daß die Bestechungs-
tatbestände stets durch die Vereinbarung eines Vertragsverhältnisses zwischen 
Leistendem und Amtsträger ausgeschlossen werden. Nach der Rechtsprechung 
kann ein Vorteil deshalb bereits darin liegen, daß der Amtsträger, ohne einen 
Anspruch auf Vertragsabschluß zu haben, einen Vertrag abschließt, der Leistun-
gen an den Amtsträger oder einen Dritten zur Folge hat, und zwar selbst dann, 
wenn diese nur das angemessene Entgelt für die von ihm selbst aufgrund des 
Vertrages geschuldeten Leistungen sind. 

Vgl. BGH, U. v. 10.03.1983 -, 4 StR 3745/82 -, 
BGHSt 31, S. 264, 280: Honorar für Beratungslei-
stungen eines Vorstandsmitglieds einer Landes-
bank, die dieser aufgrund eines Beratervertrages 
im Rahmen einer möglicherweise erlaubten Ne-
bentätigkeit erbracht hat; OLG Hamburg, B. v. 
14.01.2000 - 2 Ws 243/99 -, StV 2001, S. 277, 
279: Honorar einer Pharmafirma für die Durchfüh-
rung von Fortbildungsveranstaltungen und Bera-
tungsleistungen an einen Krankenhausarzt, der 
faktisch die Entscheidungsbefugnis über die Be-
stellung von Herzschrittmachern besaß. 

Diese Rechtsprechung mag zwar im Zuge einer Baulandentwicklung und 
-erschließung in solchen Fällen Anwendung finden, in denen ein Bürgermeister 
von einem Vorhabenträger zum „Anfüttern“ bzw. zur „Klimapflege“ Honorare für 
die Durchführung von Vortragsveranstaltungen oder für Beratungsleistungen er-
hält. Beim Abschluß von städtebaulichen Verträgen scheidet dagegen die An-
nahme eines Vorteils von vornherein aus, soweit der Amtsträger die in § 11 
BauGB normierten Grenzen einhält. 
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So im Ergebnis auch Grziwotz, BauR 2000, 
S. 1437, 1440, dessen Fallbeispiel einer Über-
nahme der verwaltungsinternen Kosten eine 
rechtswidrige Vertragsgestaltung betrifft. 

Durch das Gesetz zur Bekämpfung der Korruption vom 13.08.1997 ist der Tatbe-
stand der Vorteilsannahme auf Fälle erweitert worden, in denen ein Gemeinde-
bediensteter uneigennützig handelt und durch den Abschluß eines städtebauli-
chen Vertrages altruistisch ausschließlich einen Vorteil für einen Dritten (hier: 
der Gemeinde) erstrebt. Bei uneingeschränkter Anwendung des Vorteilsbegriffs 
in diesen Fällen würde jeder rechtswidrig abgeschlossene städtebauliche Vertrag 
einen strafrechtlich relevanten Drittvorteil begründen, da wegen der vollständigen 
oder teilweisen Unwirksamkeit des Vertrages kein Anspruch auf die Leistung 
besteht. Dadurch würden viele Fallgestaltungen erfaßt, die nicht strafwürdig er-
scheinen. 

Vgl. Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 24. Aufl. 2001, 
§ 331, Rdnr. 6 a.; Cramer, in: Schönke/Schröder, 
StGB, 26. Aufl. 2001, § 331 Rdnr. 53 a. 

Der Gesetzgeber hat mit der Einführung von § 11 BauGB das Ziel verfolgt, Hand-
lungsmöglichkeiten jenseits des herkömmlichen Bauplanungsrechts zu eröffnen 
und den Abschluß städtebaulicher Verträge zu fördern. Mit diesem Ziel wäre es 
nicht vereinbar, wenn einem Gemeindebediensteten bereits dann strafrechtliche 
Konsequenzen drohten, wenn ein Gericht den Inhalt eines abgeschlossenen 
städtebaulichen Vertrages beanstandet hat.  

Vgl. Löhr, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 
8. Aufl. 2002, § 11 Rdnr. 4 b. 

Die unbeschränkte tatbestandliche Einbeziehung von Drittvorteilen bedarf des-
halb beim Abschluß von städtebaulichen Verträgen einer teleologischen Re-
duktion, damit der Zweck einer anderen Norm (hier: § 11 BauGB) erreicht wer-
den kann. 

Vgl. Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 24. Aufl. 2001, 
§ 331 Rdnr. 6 a; zur teleologischen Reduktion vgl. 
insbesondere Larenz, Methodenlehre der Rechts-
wissenschaft, 5. Aufl. 1983, S. 265 ff; Dauster, 
NStZ 1999, S. 63, 66 f. 

Diesen Weg hat der BGH in den Fällen einer Einwerbung von Drittmitteln be-
schritten. In dem Urteil vom 23.05.2002 hat er für § 331 StGB a.F. eine teleologi-
sche Reduktion auf der Tatbestandsebene vorgenommen. Danach sind der 
Straftatbestand und die hochschulrechtlich verankerte Aufgabe der Drittmit-
teleinwerbung in einen Einklang zu bringen, der dem Gedanken der Rechtssi-
cherheit und dem Schutzgut der Strafvorschrift (d.h. dem Vertrauen der Allge-
meinheit in die „Nicht-Käuflichkeit“ von dienstlichen Handlungen und in die Sach-
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lichkeit der Entscheidungen der Amtsträger, kurz: in die Lauterkeit des öffentli-
chen Dienstes) angemessen Rechnung trägt. Diese Reduktion verfolgt den 
Zweck, die hochschulrechtlich verankerte Dienstaufgabe von Hochschulmitglie-
dern zu gewährleisten, zur Förderung von Forschung und Lehre Drittmittel ein-
zuwerben. Voraussetzung für eine solche Einschränkung des Tatbestands der 
Vorteilsannahme ist, daß es sich bei den einzuwerbenden Drittmitteln nicht nur 
der Sache nach um Fördermittel für Forschung und Lehre handelt, sondern daß 
diese auch dem im Drittmittelrecht vorgeschriebenen Verfahren unterworfen wer-
den (Anzeige und Genehmigung). 

Vgl. BGH, U. v. 23.05.2002 - 1 StR 372/01 -, NJW 
2002, S. 2801, 2803 ff.; BGH, U. v. 23.10.2002 - 1 
StR 541/01 -; vgl. hierzu Michalke, NJW 2002, 
S. 3381: verwaltungsakzessorische Auslegung des 
Strafrechts aus dem Gedanken der Einheit der 
Rechtsordnung. 

In Anlehnung an die Fälle einer Einwerbung von Drittmitteln sind auch beim Ab-
schluß städtebaulicher Verträge der Straftatbestand des § 331 StGB und die in 
§ 11 BauGB verankerte Kompetenz zur Kooperation mit privaten Dritten in einen 
Einklang zu bringen, der dem Gedanken der Rechtssicherheit und dem Schutz-
gut der Strafvorschrift angemessen Rechnung trägt. Hierzu bietet sich in erster 
Linie eine Einschränkung der unbeschränkten tatbestandlichen Einbeziehung 
von Drittvorteilen an, auch wenn der BGH für § 331 StGB a.F. - ohne inhaltlichen 
Unterschied - mehr zu einer Einschränkung bei der Unrechtsvereinbarung ten-
diert.  

Vgl. BGH, U. v. 23.05.2002 - 1 StR 372/01 -, NJW 
2002, S. 2801, 2804; BGH, U. v. 23.10.2002 - 1 
StR 541/01 -. 

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Einhaltung der maßgeblichen 
Verfahrensvorschriften beim Abschluß städtebaulicher Verträge kein taugliches 
Eingrenzungskriterium ist. Die hochschulrechtlichen Vorschriften über die Ein-
werbung von Drittmitteln beruhen auf dem Gedanken der „Legitimation durch 
Verfahren“.  

Vgl. dazu allgemein Luhmann, Legitimation durch 
Verfahren, 3. Aufl. 1978. 

Solange die hochschulrechtlichen Verfahrensvorschriften eingehalten werden, ist 
es trotz der praktisch nicht von der Hand zu weisenden Gefahr „schattierter“ Nä-
heverhältnisse in Form von Abhängigkeitsgemeinschaften rechtlich unerheblich, 
wie häufig und in welcher Höhe Industrieunternehmen Drittmittel gewähren.  

Vgl. Dauster, NStZ 1999, S. 63, 64. 
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Bei dem Abschluß städtebaulicher Verträge beruht das Vertrauen in die Lauter-
keit des öffentlichen Dienstes dagegen nicht auf der Einhaltung von Verfahrens-
vorschriften. Entscheidend ist vielmehr, daß die materiellen Grenzen über die 
Zulässigkeit städtebaulicher Verträge beachtet werden, insbesondere über Art 
und Umfang der Gegenleistung des Vorhabenträgers bzw. die Höhe der verein-
barten Zuwendungen. In den Fällen des Abschlusses städtebaulicher Verträge 
bedarf es zur tatbestandlichen Eingrenzung strafrechtlich relevanter Drittvorteile 
deshalb eines Rückgriffs auf materielle Kriterien. 

Rein formelle Verstöße sind in der Regel heilbar und beeinträchtigen das Ver-
trauen der Allgemeinheit in die „Nicht-Käuflichkeit“ von dienstlichen Handlungen 
und in die Sachlichkeit der Entscheidungen der Amtsträger kaum. Sie bleiben 
deshalb im Wege der teleologischen Reduktion unterhalb der Schwelle eines 
strafrechtlich relevanten Vorteils.  

Für materiell rechtswidrige Regelungen ist eine tatbestandliche Einschränkung in 
den Fällen geboten, in denen eine Zuwendung vom wirtschaftlichen Ergebnis her 
bei anderer rechtstechnischer Einkleidung rechtlich zulässig ist. Dies ist z.B. 
dann der Fall, wenn in einem Folgekostenvertrag zwar ein bestimmter Folgeko-
stenbetrag vereinbart, aber nicht festgelegt wurde, welche konkreten Folgemaß-
nahmen in welcher Höhe finanziert werden sollen, obwohl eine Zuordnung zu 
bestimmten Folgemaßnahmen ohne weiteres hätte erfolgen können. Gleiches 
gilt, wenn anstelle einer rechtswidrigen Verpflichtung zur Übernahme verwal-
tungsinterner Kosten eine Vereinbarung zur Zahlung von Folgekosten in gleicher 
Höhe zulässig gewesen wäre. Insgesamt darf sich die Gemeinde danach keine - 
wie auch immer - unbegründbare Zuwendung versprechen lassen. Erforderlich 
ist jedenfalls eine nachvollziehbare, u. U. auch nachträgliche Einzelaufstellung. 

In Fällen, in denen die Rechtswidrigkeit der gewählten Vertragskonstruktion be-
reits vor Vertragsabschluß höchstrichterlich festgestellt worden ist, wird jedoch 
das nach § 331 StGB geschützte Rechtsgut verletzt. Das Vertrauen der Allge-
meinheit in die Lauterkeit des öffentlichen Dienstes ist gerade im Bereich der 
gemeindlichen Planungshoheit hinsichtlich einer unzulässigen teilweise Abschöp-
fung planbedingter Bodenwertsteigerungen losgelöst von konkreten Aufwendun-
gen der Gemeinde in besonderer Weise schutzbedürftig. 

Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheit beim handelnden Gemeindebedienste-
ten ist ein Vorteil jedoch grundsätzlich zu verneinen, wenn die Rechtswidrigkeit 
der gewählten Vertragskonstruktion erst nach Vertragsabschluß durch ein Ge-
richt festgestellt wird. Jedenfalls ist in solchen Fällen der subjektive Tatbestand 
zu verneinen. 

Ein Vorteil „für einen Dritten“ ist auch dann gegeben, wenn er ausschließlich der 
Anstellungskörperschaft (hier: der Gemeinde) zufließt. Zwar läßt die wörtliche 
Auslegung des Begriffs „für einen Dritten“ sowohl die Einbeziehung der Dienst-
stelle als auch deren Ausklammerung zu. 
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Vgl. Dauster, NStZ 1999, S. 63, 65. 

Auch hatte der Gesetzgeber des Korruptionsbekämpfungsgesetzes vom 
13.08.1997 in erster Linie die Erfassung von Parteispenden im Auge. Mit der Ge-
setzesänderung sollten insbesondere Zuwendungen an Parteien, Vereine oder 
sonstige Gruppen einbezogen werden, denen der Amtsträger als Privatperson 
angehört oder nahe steht. An die Dienststelle des Amtsträgers als „Dritte“ hat der 
Gesetzgeber nicht gedacht. 

Vgl. BT-Drucks. 13/3353, S. 11; BR-Drucks. 
553/96, S. 35; Dauster, NStZ 1999, S. 63, 65; LG 
Bonn, B. v. 08.02.2001 - 27 B 13/00 -, MedR 2001, 
S. 260, 262.  

Von dem Schutzzweck der Norm her gesehen macht es jedoch keinen Unter-
schied, ob Empfänger des Vermögenstransfers eine privatautonom agierende 
Personenvereinigung oder die Anstellungskörperschaft des Amtsträgers ist.  

Vgl. OLG Köln, B. v. 21.09.2001 - 2 Ws 170/01 -, 
NStZ 2002, S. 35, 36; OLG Karlsruhe, B. v. 
30.03.2000 - 2 Ws 181/99 -, NJW 2001, S. 907, 
908; Dauster, NStZ 1999, S. 63, 66; Grziwotz, 
BauR 2001, S. 1530, 1533; anderer Auffassung 
LG Bonn, B. v. 08.02.2001 - 27 B 13/00 -, MedR 
2001, S. 260, 262: staatsnützige Vorteile seien 
nicht geeignet, nach außen die Lauterkeit der 
Amtsführung und das Vertrauen der Bevölkerung 
darin zu beeinträchtigen. 

Dementsprechend geht der BGH in seinen Urteilen vom 23.05.2002 und vom 
23.10.2002 ohne weiteres davon aus, daß § 331 StGB auch Vorteile an die An-
stellungskörperschaft des Amtsträgers erfaßt. 

Vgl. BGH, U. v. 23.05.2002 - 1 StR 372/01 -, NJW 
2002, S. 2801; BGH, U. v. 23.10.2002 - 1 StR 
541/01 -.  

cc) Unrechtsvereinbarung 

Der Amtsträger muß den Vorteil ferner für die Dienstausübung fordern, sich 
versprechen lassen oder annehmen (sog. Unrechtsvereinbarung). Anders als 
nach bisherigem Recht ist nicht mehr erforderlich, daß eine bestimmte Dienst-
handlung als Äquivalant für die Vorteilsgewährung erbracht wird. Die erforderli-
che Unrechtsvereinbarung ist dahin aufgelockert worden, daß die Sicherung ei-
nes allgemeinen Wohlwollen des Amtsträgers ausreicht. 

Vgl. Fischer, in: Tröndle/Fischer, StGB, 51. Aufl. 
2003, § 331 Rdnr. 23; Cramer, in: Schön-
ke/Schröder, StGB, 26. Aufl. 20001, § 331 Rdnr. 7 
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f.; vgl. zu § 331 a.F. BGH, B. v. 26.10.1999 - 4 StR 
393/99 -, NStZ 2000, S. 319 m.w.N. 

Da nach der aktuellen Fassung des § 331 StGB eine bestimmte Diensthandlung 
als Gegenleistung für die Vorteilsgewährung entbehrlich ist, reicht für die Un-
rechtsvereinbarung, daß der Gemeindebedienstete im Zuge der Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans tätig werden soll. Eine Verknüpfung zwischen Vorteil und 
Dienstausübung kann schon dann gegeben sein, wenn die Festsetzungen des 
Bebauungsplans noch nicht im einzelnen konkretisiert worden sind. 

Vgl. Grziwotz, BauR 2000, S. 1437, 1441. 

Dabei ist es irrelevant, ob es tatsächlich je zu der Dienstausübung kommt.  

Vgl. Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 24. Aufl. 2001, 
§ 331 Rdnr. 11. 

Die Unrechtsvereinbarung setzt auch kein Austauschverhältnis im engeren Sinne 
voraus.  

Vgl. Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 24. Aufl. 2001, 
§ 331 Rdnr. 10. 

Leistungen des Vorhabenträgers im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplans 
brauchen deshalb nicht in einem städtebaulichen Vertrag vereinbart zu werden. 
Ausreichend ist vielmehr, daß die Aufstellung eines Bebauungsplans von der 
Gewährung einer rechtswidrigen Spende abhängig gemacht wird, da auch hier 
die vom BGH geforderte ausdrückliche oder konkludente Unrechtsvereinbarung 
gegeben ist. 

Vgl. BGH, B. v. 26.10.1999 - 4 StR 393/99 -, NStZ 
2000, S. 319; vgl. auch OLG Hamm, B. v. 
24.08.2001 - 2 Ss 1238/00 -, NStZ 2002, S. 38, 39: 
vertragsmäßige Willensübereinstimmung; zur Zu-
lässigkeit von Spenden im Rahmen von städtebau-
lichen Verträgen vgl. BVerwG, B. v. 17.07.2001 - 4 
B 24.01 -, BauR 2002, S. 57, 62. 

c) Subjektiver Tatbestand und Rechtswidrigkeit 

Für eine Vorteilsannahme nach § 331 StGB ist bedingter Vorsatz erforderlich. 
Hierzu muß der Amtsträger vor allem wissen, daß es sich um einen rechtlich 
nicht begründeten Vorteil handelt. 

Vgl. Cramer, in: Schönke/Schröder, StGB, 26. Aufl. 
2001, § 331 Rdnr. 30; Fischer, in: Tröndle/Fischer, 
StGB, 51. Aufl. 2003, § 331 Rdnr. 31. 
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Ein entsprechender Irrtum des Amtsträger führt zum Tatbestandsausschluß gem. 
§ 16 StGB. 

Vgl. nur Fischer, in: Tröndle/Fischer, StGB, 
51. Aufl. 2003, § 331 Rdnr. 31. 

Ein solcher Tatbestandsirrtum liegt danach vor, wenn der Amtsträger meint, aus 
dem städtebaulichen Vertrag bestünde ein rechtlicher Anspruch auf die Leistung. 
Die Anforderungen an den Vorsatz dürften dabei allerdings ähnlich wie bei § 253 
StGB nicht allzu hoch sein. 

Der Rechtfertigungsgrund des § 331 Abs. 3 StGB spielt beim Abschluß rechts-
widriger städtebaulicher Verträge in der Regel keine Rolle. Selbst wenn man den 
Gemeinderat als Behörde im Sinne dieser Vorschrift einstuft, so kann dieser die 
Annahme eines Vorteils aus einem rechtswidrigen städtebaulichen Vertrag nicht 
im Rahmen seiner Befugnisse genehmigen. Gleiches gilt für die zuständige 
Rechtsaufsichtsbehörde, sofern ein städtebaulicher Vertrag ausnahmsweise de-
ren Genehmigung bedarf. 

d) Fallösungen 

In den Fällen 1 bis 4 macht sich der Bürgermeister als Amtsträger jeweils einer 
Vorteilsannahme schuldig. In jedem der genannten Fälle fordert er einen Vorteil 
für einen Dritten i.S.v. § 331 StGB, da auf die Leistung wegen der Unwirksamkeit 
der Verträge jeweils kein Rechtsanspruch besteht. Im Fall 1 ergibt sich die 
Rechtswidrigkeit des städtebaulichen Vertrages bereits unmittelbar aus § 11 Abs. 
2 S. 2 BauGB, wonach die Vereinbarung einer vom Vertragspartner zu erbrin-
genden Leistung unzulässig ist, wenn er auch ohne sie einen Anspruch auf die 
Gegenleistung hätte. Im vorliegenden Fall hat der Eigentümer nach §§ 34, 36 
BauGB einen Anspruch auf Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens und der 
entsprechenden Baugenehmigung. Eine tatbestandliche Einschränkung des Vor-
teilsbegriffs scheidet hier aus, da das Bundesverwaltungsgericht bereits in einer 
Entscheidung aus dem Jahr 1980 klargestellt hat, daß die Erteilung des ge-
meindlichen Einvernehmens bei Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich nicht 
von dem Abschluß eines Vertrages abhängig gemacht werden darf, wenn der 
Antragsteller einen Anspruch auf die beantragte Baugenehmigung hat. 

Vgl. BVerwG, B. v. 25.11.1980 - 4 B 140/80 -, NJW 
1981, S. 1747. 

Im Fall 2 ist die Verknüpfung zwischen Grundstückserwerb und Baulandauswei-
sung zwar grundsätzlich zulässig, wenn der Grunderwerb den Zielen des § 11 
Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB dient. So hat der BGH ein unzulässiges Koppelungsge-
schäft in einem Fall verneint, in dem ein Grundstückseigentümer einen Teil sei-
nes im Außenbereich liegenden Grundstücks für einen marktgerechten Preis 
(Bauerwartungsland) an die Gemeinde zur Beschaffung von Bauland im Rahmen 
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eines Einheimischenmodells verkauft hat und sie ihm dafür in Aussicht gestellt 
hat, sie werde das ganze Grundstück in den Bebauungsplan aufnehmen.  

Vgl. BGH, U. v. 02.10.1998 - V ZR 45/98 -, NJW 
1999, S. 208. 

Zur Begründung der Rechtmäßigkeit dieses Kaufvertrages hat der BGH im we-
sentlichen darauf abgestellt, daß die Gegenleistung des Eigentümers (Verkauf 
einer Teilfläche) von der Gemeinde durch die Zahlung eines marktgerechten 
Kaufpreises bereits vollständig abgegolten war.  

Vgl. BGH, U. v. 02.10.1998 - V ZR 45/98 -, NJW 
1999, S. 208, 209. 

Hier macht die Gemeinde die Überplanung der Restfläche jedoch davon abhän-
gig, daß E ihr eine bestimmte Teilfläche ohne öffentliche Zweckbindung für et-
waige Gemeinbedarfsflächen (z.B. für einen Kindergarten) kostenlos überträgt. 
Dies verstößt gegen § 138 BGB, da ein gemeindlicher Grunderwerb ohne Zah-
lung eines marktgerechten Kaufpreises sittenwidrig ist. 

Vgl. OLG München, U. v. 12.04.1999 - 31 U 
5443/98 -, NotBZ 1999, S. 177; Busse, DNotZ 
1999, S. 400; Grziwotz, ZflR 1998, S. 728. 

Eine tatbestandliche Einschränkung des Vorteilsbegriffs kommt hier ebenfalls 
nicht in Betracht, da die Rechtswidrigkeit der gewählten Vertragskonstruktion 
bereits vor Vertragsschluß feststeht und das Vertrauen der Allgemeinheit in die 
„Nicht-Käuflichkeit“ von dienstlichen Handlungen und in die Sachlichkeit der Ent-
scheidungen der Amtsträger gerade bei derartigen Koppelungsgeschäften 
schutzwürdig ist.  

In Alternative 1 zu Fall 2 dürfte allerdings ein Vorteil zu verneinen sein. Zwar 
zahlt die Gemeinde hier nicht den vollen marktgerechten Preis für Bauerwar-
tungsland, sondern lediglich einen Preis, der 30 % niedriger liegt als der Ver-
kehrswert. Ob eine Unterschreitung des Verkehrswertes beim Ankauf der Flä-
chen zur Förderung der Ziele des § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB bis zu einem 
bestimmten Prozentsatz zulässig ist, ist jedoch umstritten und noch nicht höchst-
richterlich geklärt.  

Bejahend BayVGH, U. v. 11.04.1990 - 1 B 85 A 
14.80 -, NVwZ 1990, S. 979, 982; Beck, Einheimi-
schenmodelle 1993, S. 34; Bleutge, MittBayNotZ 
1996, S. 149, 151; Jachmann, MittBayNotZ 1994, 
S. 193, 197; verneinend Grziwotz, NVwZ 1996, 
S. 637, 240; Busse, BayVBl. 1993, S. 231, 232; 
Wolters, Der Bauplanungsvertrag, 1998, S. 260 ff., 
vgl. OLG München, U. v. 12.04.1999 - 31 U 
5443/98 -, MittBayNot 1999, S. 586. 
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Da die Zulässigkeit der gewählten Vertragskonstruktion umstritten ist und eine 
höchstrichterliche Klärung noch aussteht, ist es zur Vermeidung von Rechtsunsi-
cherheit beim handelnden Gemeindebediensteten geboten, in Alternative 1 zu 
Fall 2 einen Vorteil im Wege einer teleologischen Reduktion zu verneinen, und 
zwar auch dann, wenn ein Gericht nach Vertragsabschluß die Rechtswidrigkeit 
der gewählten Vertragskonstruktion feststellen sollte.  

Im Fall 3 fehlt es an einer Umlegungsbedürftigkeit des Plangebiets, da sämtliche 
Grundstücke in der Hand eines einzelnen Eigentümers stehen. Die kostenlose 
„Gewinn-” Abschöpfung von Flächen durch die Gemeinde, die nicht öffentlichen 
Zwecken dienen wie die Grünfläche A und die Wege- und Straßenfläche B, ver-
stößt wegen fehlenden Sachzusammenhangs gegen das Koppelungsverbot des 
§ 56 Abs. 1 S. 2 VwVfG und ist deshalb nach § 59 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG nichtig.  

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 56; Birk, Städtebauli-
che Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 200. 

Eine tatbestandliche Einschränkung des Vorteilsbegriffs ist in diesem Falle nicht 
geboten. Zwar gibt es hierzu bislang noch keine höchstrichterliche Entscheidung, 
die Unzulässigkeit der Vertragsgestaltung ist jedoch eindeutig und nicht umstrit-
ten. 

Im Fall 4 verstößt der Folgekostenvertrag gegen § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB, 
da die Folgekosten nicht zur Finanzierung von Maßnahmen dienen, die Voraus-
setzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind. Statt dessen erhebt die Ge-
meinde losgelöst von konkreten Aufwendungen eine unzulässige „Zuzugsabga-
be“ zur teilweisen Abschöpfung planungsbedingter Bodenwertsteigerungen.  

Vgl. BVerwG, U. v. v. 06.07.1973 - IV C 22.72 -, 
BVerwGE 42, S. 331, 344; BVerwG, U. v. 
14.08.1992 - 8 C 19.90 -, BVerwG 90, S. 310.  

Da die Rechtswidrigkeit einer solchen Vertragsgestaltung schon längst höchst-
richterlich geklärt ist und das Vertrauen in die Lauterkeit des öffentlichen Dien-
stes gerade in derartigen Fällen besonders schutzwürdig ist, scheidet insoweit 
eine teleologische Reduktion des Vorteilsbegriffs aus.  

Bei der Alternative 2 zu Fall 4 hat der Bürgermeister zwar „nur“ den Beschluß des 
Gemeinderats vollzogen. Gleichwohl scheidet eine tatbestandliche Einschrän-
kung in dieser Fallkonstellation aus. Der Bürgermeister ist zwar grundsätzlich 
verpflichtet, die Beschlüsse des Gemeinderats zu vollziehen. Faßt der Gemein-
derat jedoch einen rechtswidrigen Beschluß, so ist er verpflichtet, von seinem 
Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen (vgl. z.B. § 43 Abs. 2 GemO BW), auch 
wenn dies für ihn unangenehm ist und ihn in eine Konfliktstellung zum Gemein-
derat bringt. 
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Vgl. Kunze/Bronner/Katz, Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg, Stand: Mai 2002, § 43 
Rdnr. 6.  

Verzichtet er darauf, beeinträchtigt dies das Vertrauen der Allgemeinheit in die 
„Nicht-Käuflichkeit“ von dienstlichen Handlungen und in die Sachlichkeit der Ent-
scheidungen der Amtsträger. 

Der Bürgermeister hat die Zuwendungen in den Fällen 1 bis 4 auch jeweils für 
einen Dritten (hier: die Gemeinde) gefordert. Der Umstand, daß er nicht eigen-
nützig, sondern altruistisch handelte und die Zuwendungen ausschließlich der 
Gemeinde zugute kommen sollten, steht nach der Neufassung des § 331 StGB 
einer Strafbarkeit nicht entgegen. Eine Strafbarkeit nach § 331 StGB scheitert 
auch nicht daran, daß es sich bei dem Empfänger des Vorteils um die Anstel-
lungskörperschaft des Bürgermeisters handelte. Aufgrund der „Lockerung“ der 
Unrechtsvereinbarung ist der Zusammenhang zwischen Vorteil und Dienstaus-
übung hier in allen vier Fällen ohne weiteres gegeben. Gleiches gilt für den sub-
jektiven Tatbestand. 

In Alternative 2 zu Fall 4 haben sich daneben auch die Mitglieder des Gemeinde-
rats einer Vorteilsannahme strafbar gemacht, da sie in diesem Fall als Amtsträ-
ger i.S.v. § 11 Abs. 1 Nr. 2 c StGB gehandelt haben. Ihr Beschluß, die Zustim-
mung zum Abschluß des städtebaulichen Vertrages davon abhängig zu machen, 
daß V bereit ist, einen pauschalen Ablösebetrag in bestimmter Höhe zu zahlen, 
ist nicht der Gesetzgebungstätigkeit zuzuordnen, sondern der Verwaltungstätig-
keit. Durch den Beschluß haben die Mitglieder des Gemeinderates von V wie im 
Fall 4 einen Vorteil i.S.d. § 331 StGB für die Gemeinde als Gegenleistung für ihre 
Bereitschaft gefordert, einen Bebauungsplan aufzustellen. Einem „Fordern“ steht 
hier nicht entgegen, daß der Gemeinderat den Vertrag mit V nicht selbst ab-
schließt, sondern ihm lediglich zustimmt.  

4. Vorteilsgewährung gem. § 333 StGB 

Bei einer Strafbarkeit des Amtsträgers nach § 331 StGB läuft auch der Vorha-
benträger Gefahr, sich nach § 333 StGB wegen Vorteilsgewährung strafbar zu 
machen. § 333 StGB bildet das spiegelbildliche Gegenstück zu § 331 StGB.  

Vgl. Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 24. Aufl. 2001, 
§ 333 Rdnr. 1; Cramer, in: Schönke/Schröder, 
StGB, 26. Aufl. 2001, § 333 Rdnr. 1; Fischer, in: 
Tröndle/Fischer, StGB, 521. Aufl. 2003, § 333 
Rdnr. 3. 

Macht sich der Amtsträger nach § 331 StGB strafbar, erfüllt der Vorhabenträger 
ebenfalls den objektiven Tatbestand des § 333 StGB, und zwar auch dann, wenn 
die rechtswidrigen Forderungen von der Gemeinde gestellt werden. Dieses gera-
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de aus Sicht des Vorhabenträgers nur schwer nachvollziehbare Ergebnis ist Fol-
ge der gesetzgeberischen Konzeption des Spiegelbildcharakters.  

Geht der Vorhabenträger davon aus, daß der Gemeinde die Leistung aufgrund 
des städtebaulichen Vertrages zusteht, entfällt jedoch der Vorsatz wegen eines 
Tatbestandsirrtums nach § 16 StGB. Dies wird bei rechtsunkundigen Vorhaben-
trägern meist ohne weiteres der Fall sein, und zwar auch dann, wenn der Vorha-
benträger bzw. Eigentümer im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages von sich 
aus eine rechtswidrige Leistung anbietet. Ob ein Tatbestandsirrtum gem. § 16 
StGB gegeben ist, ist im Einzelfall Tatfrage. Bei professionellen Immobilienent-
wicklern, Bauträgern oder anwaltlich beratenden Vorhabenträgern ist das Risiko 
der Ablehnung eines Tatbestandsirrtums und damit einer Strafbarkeit nach § 333 
StGB bei Abschluß eines rechtswidrigen städtebaulichen Vertrages dagegen 
nicht zu vernachlässigen. Es trifft deshalb nach der Neufassung des § 333 StGB 
durch das Korruptionsbekämpfungsgesetz vom 13.08.1997 nicht mehr zu, daß 
sich der Bürger nahezu risikolos auf einen rechtswidrigen städtebaulichen Ver-
trag einlassen kann. 

So aber Grziwotz, BauR 2001, S. 1530, 1533 unter 
Hinweis auf Hien, in: Brennpunkte des Verwal-
tungsrechts, 1995, S. 128. 

5. Betrug gemäß § 263 StGB  

a) Betrugsstrafbarkeit von Gemeindebediensteten 

Eine Strafbarkeit wegen Betruges kommt beim Abschluß von städtebaulichen 
Verträgen in der Regel nicht in Betracht. Wie die oben aufgeführten Beispielsfälle 
zeigen, erklärt die Gemeinde nach Abschluß ihres - unter Umständen langwieri-
gen - Willensbildungsprozesses typischerweise offen, von welchen vertraglichen 
Voraussetzungen sie die Aufstellung eines Bebauungsplans abhängig macht. 
Diese Transparenz erhöht sich noch in den Gemeinden, die einen bodenpoliti-
schen Grundsatzbeschluß gefaßt haben. 

Vgl. hierzu die Fallstudie bei Schä-
fer/Lau/Specovius, Baulandbereitstellung, boden-
politische Grundsatzbeschlüsse, 2001, S. 43 ff. 

Auch Nachforderungen der Gemeinde während des Bebauungsplanverfahrens 
gegenüber den Regelungen eines städtebaulichen Vorvertrages oder informellen 
Absprachen in der Vorplanung beruhen kaum auf vorangegangenen Täu-
schungshandlungen.  

Eine Strafbarkeit wegen Betruges nach § 263 StGB kann allerdings im Zusam-
menhang mit der Gewährung von öffentlichen Fördermitteln auftreten. Ein Betrug 
zum Nachteil des Vorhabenträgers liegt vor, wenn ihm der handelnde Gemein-
debedienstete verschweigt, daß der Gemeinde für die vereinbarte Leistung be-
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reits öffentliche Fördermittel bewilligt wurden und die Fördermittel auch in An-
spruch genommen werden sollen. Dann ist zugleich ein Betrug zum Nachteil des 
Subventionsgebers verwirklicht. Werden die vom Vorhabenträger zu überneh-
menden Kosten dagegen auf die Höhe des gemeindlichen Eigenanteils begrenzt 
und teilt der zuständige Gemeindebedienstete diese vertragliche Regelung dem 
Subventionsgeber nicht mit, so kommt ein Betrug zu dessen Nachteil nur in Be-
tracht, wenn die Gemeinde nach den einschlägigen Subventionsvorschriften 
ausnahmsweise verpflichtet ist, ihren Eigenanteil auch aus Eigenmitteln zu finan-
zieren. Nur dann ist in diesem Fall eine Aufklärungspflicht gegenüber dem Sub-
ventionsgeber anzunehmen.  

Im Fall 5 hat sich der Bürgermeister eines Betruges gem. § 263 StGB zum Nach-
teil des Subventionsgebers schuldig gemacht. Die fehlende Verbuchung der von 
dem Erwerber eingegangenen „Spende“ als sanierungsbedingte Einnahme stellt 
eine Täuschung durch Unterlassen dar. Eine Garantenpflicht zur Aufklärung er-
gibt sich hier ohne weiteres aus der öffentlich-rechtlichen Sonderbeziehung ge-
genüber dem Land aus der Verwaltung der Sanierungsmittel. 

Vgl. Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 24. Aufl. 2001, 
§ 263 Rdnr. 14. 

Durch die Täuschung ist bei dem Land ein Irrtum erregt worden. Ein Irrtum setzt 
zwar eine positive Fehlvorstellung voraus. Es ist aber anerkannt, daß eine nur 
lückenhafte Vorstellung (z.B. „alles in Ordnung“) genügt, wenn sie sich minde-
stens auf konkrete Umstände und Verhältnisse bezieht, in deren Rahmen der 
vorgetäuschte Sachverhalt liegt. 

Vgl. nur Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 24. Aufl. 
2001, § 263 Rdnr. 18. 

So liegt es hier: das Land muß und darf ohne weiteres davon ausgehen, daß 
sämtliche sanierungsbedingten Einnahmen ordnungsgemäß auf dem Sanie-
rungskonto verbucht werden. Eine Vermögensverfügung liegt hier in dem Nicht-
fordern des dem Land an der „Spende“ zustehenden Anteils. Ein Vermögens-
schaden ist aufgrund einer konkreten Vermögensgefährdung infolge der nicht 
vorgenommenen Buchung eingetreten. Außerdem hat der Bürgermeister in der 
Absicht gehandelt, die Gemeinde als Dritten i.S.v. § 263 StGB zu bereichern. Der 
Strafbefehl hat deshalb zu Recht angenommen, daß sich der Bürgermeister ei-
nes Betruges gem. § 263 StGB zum Nachteil des Landes schuldig gemacht hat. 

Dagegen scheidet eine Strafbarkeit wegen Subventionsbetruges gem. § 264 
StGB aus. Der Bürgermeister hat zwar die Anzeige unterlassen, daß die „Spen-
de“ des Erwerbers sanierungsbedingt zugeflossen ist und so an sich nur eine 
geringere Subvention gerechtfertigt gewesen wäre (vgl. § 264 Abs. 1 Nr. 3 
StGB). Hier handelte es sich jedoch nicht um eine Subvention i.S.v. § 264 Abs. 7 
S. 2 StGB, da dieser Begriff nur Leistungen an Betriebe oder Unternehmen er-
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faßt und nicht die Gewährung öffentlicher Mittel an eine Gebietskörperschaft wie 
eine Gemeinde.  

Vgl. LG Mühlhausen, NJW 1998, S. 2069; Kühl, in: 
Lackner/Kühl, StGB, 24. Aufl. 2001, § 264 Rdnr. 8. 

b) Betrugsstrafbarkeit des Vorhabenträgers 

In Alternative 1 zu Fall 4 hat sich der Eigentümer V nicht wegen eines Betruges 
nach § 263 StGB strafbar gemacht. Spiegelt ein Vorhabenträger beim Abschluß 
eines städtebaulichen Vertrages seine Bereitschaft, die eingegangenen Ver-
pflichtungen zu erfüllen lediglich vor, liegt darin zwar eine Täuschung. Dies ergibt 
sich daraus, daß er mit dem Vertragsabschluß konkludent seine Bereitschaft zur 
Leistung erklärt. 

Vgl. BGH, U. v. 03.06.1960 - 4 StR 121/60 -, 
BGHSt 15, S. 24, 26 (st.Rpsr.); Kühl, in: Lack-
ner/Kühl, StGB, 24 Aufl. 2001, § 263 Rdnr. 9; 
Grziwotz, BauR 2001, S. 1530, 1533. 

Ein Irrtum auf Seiten der Gemeinde ist auch dann anzunehmen, wenn der Bür-
germeister Zweifel an der Erfüllungsbereitschaft hat, die Möglichkeit der Unwahr-
heit aber für geringer hält. 

Vgl. BGH, U. v. 25.10.1971 - 2 StR 238/71 -, 
BGHSt 24, S. 257, 260; BGH, U. v. 08.05.1990 - 1 
StR 144/90 -, wistra 1990, S. 305; Grziwotz, BauR 
2001, S. 1530, 1533.  

Es fehlt jedoch an einer Vermögensverfügung. Getäuschter und Verfügender 
müssen identisch sein.  

Vgl. Cramer, in: Schönke/Schröder, StGB, 26. Aufl. 
2001, § 263 Rdnr. 65. 

In der Aufstellung des Bebauungsplans kann keine Vermögensverfügung des 
Bürgermeisters liegen, da hierfür der Gemeinderat zuständig ist. Jedenfalls ent-
steht der Gemeinde durch die Aufstellung des Bebauungsplan kein Vermögens-
schaden. Anders als bei entgeltlichen Dienstleistungen handelt es sich hierbei 
nicht um ein wirtschaftliches Gut, sondern um die Erfüllung von Amtspflichten der 
Gemeinde. 

Vgl. Grziwotz, BauR 2001, S. 1530, 1533; Oeh-
men/Busch, BauR 1999, S. 1402, 1418.  

Eine Strafbarkeit des V wegen Betruges scheidet damit aus. 



 116
 
 

6. Zusammenfassende Einschätzung der strafrechtlichen Risiken 

Die strafrechtlichen Risiken beim Abschluß städtebaulicher Verträge sind insge-
samt begrenzt und beherrschbar. Städtebauliche Verträge, deren Inhalte sich im 
Rahmen der durch § 11 BauGB gezogenen Grenzen halten, sind strafrechtlich 
von vornherein nicht relevant. 

Vgl. Löhr, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 
8. Aufl. 2002, § 11 Rdnr. 21. 

Das Risiko wegen Erpressung nach § 253 StGB ist gering und besteht allenfalls 
dann, wenn der Vorhabenträger ohne den Abschluß des städtebaulichen Vertra-
ges und die davon abhängig gemachte Baulandausweisung in existentielle wirt-
schaftliche Not geriete. 

Das Risiko des Gemeindebediensteten, sich bei rechtswidriger Vertragsgestal-
tung wegen Vorteilsannahme gem. § 331 StGB strafbar zu machen, ist dagegen 
nicht zu vernachlässigen. Folgt man der hier vorgeschlagenen teleologischen 
Reduktion der Drittvorteile, begrenzt sich das Risiko einer Strafbarkeit wegen 
Vorteilsannahme allerdings auf die Fälle, in denen der Amtsträger von dem Vor-
habenträger für die Dienstausübung einen Vorteil fordert, der die materiellen 
Grenzen über die Zulässigkeit städtebaulicher Verträge eindeutig überschreitet. 
Wegen des teilweise fließenden Übergangs verbleibt zwar eine Grauzone. Das 
eigentliche strafrechtliche Risiko besteht jedoch darin, daß auch ein Strafrichter 
nie ganz davor gefeit ist, eine Strafnorm vor allem nach ihrem Wortlaut auszule-
gen. 

Vgl. Walter, ZRP 1999, S. 292, 297. 

C. Die städtebaulichen Verträge nach dem BauGB 

I. Vereinbarungen zur Vorbereitung und Durchführung städtebauli-
cher Maßnahmen durch den Vertragspartner 

1. Ausarbeitung städtebaulicher Planungen 

a) Der Vorhabenträger als Auftraggeber des Planungsbüros 

Nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB kann die Gemeinde in einem städtebaulichen 
Vertrag die Ausarbeitung der städtebaulichen Planungen sowie erforderlichen-
falls des Umweltberichts dem Vorhabenträger auf dessen Kosten übertragen. 
Verfügt der Vorhabenträger über eine eigene Planungsabteilung, kann er die 
Planungsleistungen selbst erbringen. Das ist allerdings nur selten der Fall. In der 
Regel beauftragt er auf seine Kosten ein Planungsbüro. Der Vorhabenträger ist 
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also bei dieser Fallgestaltung alleiniger Auftraggeber des Planungsbüros. Zwi-
schen Gemeinde und Planungsbüro bestehen keine Vertragsbeziehungen. 

Das Planungsbüro kann die Gemeinde deshalb bei Zahlungsunfähigkeit des In-
vestors nicht auf Zahlung des Honorars für die erbrachten Planungsleistungen in 
Anspruch nehmen. Hat die Gemeinde ein Interesse daran, die Planung bei einem 
etwaigen Ausstieg des Vorhabenträgers selbst weiterzuverfolgen, kann in den 
städtebaulichen Vertrag eine Klausel aufgenommen werden, wonach der Vorha-
benträger sicherzustellen hat, daß die Gemeinde in diesem Fall berechtigt ist, die 
Planungsunterlagen von dem Planungsbüro zur weiteren Verwendung im Be-
bauungsplanverfahren zu erwerben. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 78. 

Die Gemeinde hat auch eine zweite Gestaltungsmöglichkeit, die Planungskosten 
abzuwälzen: Der Vorhabenträger kann sich nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB 
gegenüber der Gemeinde vertraglich verpflichten, ihr die durch die Beauftragung 
von Planungsbüros entstandenen und entstehenden Planungskosten zu erstat-
ten. Aus Sicht der Gemeinde ist diese zweite Alternative in vielen Fällen vor-
zugswürdig. 

b) Auszuarbeitende Planungen und Gutachten 

Üblicherweise verpflichtet sich der Vorhabenträger, sämtliche Planungsunterla-
gen auf seine Kosten erstellen zu lassen, die zur Schaffung der Genehmigungs-
fähigkeit des geplanten Vorhabens erforderlich sind. Hierzu gehören insbesonde-
re: 

• der Bebauungsplanentwurf, wobei die der Planung zugrundeliegende, abge-
stimmte Konzeption in dem städtebaulichen Vertrag möglichst präzise be-
schrieben werden sollte, 

• der Entwurf des Umweltberichts nach § 2 a BauGB, 

• der Entwurf des Grünordnungsplans bzw. Eingriffs-Ausgleichsgutachten, 

• erforderliche Gutachten (z.B. Lärmgutachten, Altlastengutachten, Verkehrs-
gutachten, Marktforschungsgutachten, hydrogeologische Gutachten, Klima-
gutachten, Umweltverträglichkeitsstudie bei UVP-pflichtigen Vorhaben), 

• die Planung von Ver- und Entsorgungsleitungen, 

• die Planungsunterlagen für notwendige, parallel zum Bebauungsplanverfah-
ren durchzuführende Verfahren (z.B. punktuelle Änderung des Flächennut-
zungsplans, Wasserrechtsverfahren, Raumordnungsverfahren, Waldum-
wandlungsverfahren). 
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c) Verfahrenssteuerung des Vorhabenträgers und Letztverantwortlichkeit der 
Gemeinde 

Daneben kann die Gemeinde dem Vorhabenträger im Rahmen von § 11 Abs. 1 
S. 2 Nr. 1 i. V. m. § 4 b BauGB auch die Durchführung von Verfahrensschritten 
nach §§ 3 – 4 a BauGB übertragen. Die Verantwortung der Gemeinde für das 
gesetzlich vorgesehene Planaufstellungsverfahren bleibt hiervon jedoch unbe-
rührt. Das hat § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB ausdrücklich klargestellt. Die Letzt-
verantwortung der Gemeinde gilt uneingeschränkt für die Abwägung nach § 1 
Abs. 6 BauGB und teilweise für die Durchführung des Anhörungsverfahrens. Ein 
von der Expertenkommission empfohlener Vorbehalt, daß die Gemeinde die An-
hörung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger selbst vornehmen muß, 
ist allerdings nicht Gesetz geworden. 

Vgl. Quaas, in Schrödter, BauGB, 6 Aufl. 1998, 
§ 11 Rdnr. 15 m. w. N.  

Bei der Gemeinde bleiben muß danach insbesondere 

• die letztverantwortliche Prüfung der Anregungen der Bürger und der Stel-
lungnahmen der Träger öffentlicher Belange durch das zuständige Gremium 
der Gemeinde, 

• die Fassung aller förmlichen Beschlüsse durch das zuständige Gremium der 
Gemeinde, d. h. Aufstellungsbeschluß, Auslegungsbeschluß und Satzungs-
beschluß, 

• die Letztverantwortlichkeit für die Durchführung der einzelnen Verfahrens-
schritte, gesichert durch hinreichende Kontrollmechanismen (Berichtspflich-
ten, Eingriffsmöglichkeiten), von denen bei Bedarf auch tatsächlich Gebrauch 
gemacht werden muß,  

• die Ausfertigung des Plans, 

• die Vorlage des Plans bei der höheren Verwaltungsbehörde, wenn deren 
Genehmigung erforderlich ist, 

• die ortsübliche Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 80. 

In der Regel ist es jedoch auch im Interesse des Vorhabenträgers praktisch 
nicht sinnvoll, den relativ weit gezogenen rechtlichen Rahmen voll auszu-
schöpfen. So würde es auf viele Träger öffentlicher Belange befremdlich wirken, 
für die Trägerbeteiligung nicht von der Gemeinde, sondern von dem Vorhaben-
träger angeschrieben zu werden. Auf diese Weise könnte leicht der Eindruck 
entstehen, daß die Gemeinde nicht hinter dem Vorhaben steht. Außerdem muß 
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der Vorhabenträger, der in legitimer Weise eigenwirtschaftliche Interessen ver-
folgt, darauf achten, daß er innerhalb seiner Rolle glaubwürdig bleibt. Es liegt auf 
der Hand, daß die Stellung eines „neutralen Dritten“ mit dieser Rolle kaum ver-
einbar wäre. 

Eine erfolgreiche Mitwirkung des Vorhabenträgers bei der Verfahrenssteuerung 
setzt deshalb von vornherein voraus, daß die Gemeinde das Verfahren zu kei-
nem Zeitpunkt „aus der Hand“ gibt, der Vorhabenträger also bei der Verfahrens-
führung nicht an die Stelle der Gemeinde tritt. Im Rahmen einer solchen koope-
rativen Verfahrensführung und -steuerung mit der Gemeinde kommt etwa 
eine Übernahme folgender Aufgaben durch den Vorhabenträger in Betracht: 

• Unterstützung der Gemeinde bei Abstimmungsgesprächen mit Trägern öf-
fentlicher Belange, 

• Unterstützung der Gemeinde bei der Durchführung von Bürgeranhörungen, 

• Ausarbeitung der Entwürfe für Beschlußvorlagen des Gemeinderats, in de-
nen die eingegangenen Einwendungen der Bürger- und Trägerbeteiligung als 
Grundlage für die vom Gemeinderat zu treffende Abwägungsentscheidung 
aufbereitet werden. 

Eine derartige Mitwirkung kann die Gemeinde stark entlasten, wenn das vom 
Vorhabenträger beauftragte Projektteam fachlich kompetent und leistungsfähig 
ist. Gerade die Aufbereitung der eingegangenen Einwendungen von Privaten und 
Trägern öffentlicher Belange ist häufig sehr arbeits- und zeitaufwendig. Dies gilt 
vor allem bei umstrittenen Großprojekten. Zur Vermeidung von Abwägungsfeh-
lern ist allerdings darauf zu achten, daß die Kooperation keine Verengung des 
Planungsermessens des Gemeinderats beim Satzungsbeschluß oder auf voran-
gehenden Verfahrensebenen zur Folge hat. Welche Anforderungen dabei zu 
beachten sind, wurde bereits an anderer Stelle dargestellt.  

d) Sicherung von Qualitätsstandards 

Beauftragt der Vorhabenträger auf seine Kosten ein Planungsbüro mit der Aus-
arbeitung der städtebaulichen Planungen, kann die Gemeinde ohne spezielle 
Vereinbarung keinen Einfluß auf die Qualität des Planungsbüros und die der Pla-
nung nehmen. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 81. 

Nicht immer ist gewährleistet, daß das von dem Vorhabenträger beauftragte Büro 
auf dem Gebiet der Städtebauplanung hinreichend kompetent ist. Abschrecken-
de Beispiele gibt es genug, vor allem in den Neuen Bundesländern. So ist in dem 
abgebildeten Beispielsfall die Grundflächenzahl mit 0,8 höher festgesetzt als die 
Geschoßflächenzahl (0,5). Einen solchen Plan auf den nötigen Qualitätsstandard 
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zu bringen, ist für das Stadtplanungsamt häufig aufwendiger als einen völlig neu-
en Plan zu entwerfen. Hinzu kommt, daß der Ärger mit dem Vorhabenträger vor-
programmiert ist. 

 

Praxistip: 

Um solche Schwierigkeiten zu vermeiden, kann zur Sicherung städtebaulicher 
Qualitätsstandards in dem städtebaulichen Vertrag eine Klausel aufgenommen 
werden, daß der Entwurf des Bebauungsplans durch ein leistungsfähiges Pla-
nungsbüro zu erstellen ist, 

• dessen Beauftragung der vorherigen Zustimmung der Gemeinde bedarf oder 
– etwas weicher - 

• dessen Beauftragung vorher mit der Gemeinde abzustimmen ist. 

Teilweise wird das konkret zu beauftragende Büro bereits in dem städtebaulichen 
Vertrag festgeschrieben oder der Vorhabenträger kann eines unter mehreren 
namentlich genannten Büros auswählen. 
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2. Bodensanierung und Freilegung 

Nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB kann sich der Vorhabenträger ferner ver-
pflichten, die Bodensanierung und „sonstige vorbereitende Maßnahmen“ auf sei-
ne Kosten durchzuführen. Unter Bodensanierung ist die Untersuchung und Ent-
sorgung von Bodenverunreinigungen zu verstehen, insbesondere von Altlasten. 
Altlasten sind Altablagerungen und Altstandorte, durch die schädliche Bodenver-
änderungen oder sonstige Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit 
hervorgerufen werden.  

Vgl. hierzu Fischer, BauR 2000, S. 833; im einzel-
nen Sparwasser, Bodenschutzrecht (insbesondere 
Altlastenrecht), in: Redeker/Uechtritz, Anwalts-
handbuch für Verwaltungsverfahren, Kap. 23 
Rdnrn. 11 f. 

Zu dem Auffangtatbestand der „sonstigen vorbereitenden Maßnahmen“ zählt vor 
allem die Freilegung von Grundstücken (vgl. auch § 147 S. 1 Nr. 2 BauGB), d. h. 
der Abbruch vorhandener Gebäude und die ordnungsgemäße Entsorgung des 
entsprechenden Abbruchmaterials. 

Eine zentrale Rolle spielen vertragliche Regelungen über die Bodensanierung 
und die Freilegung insbesondere bei der sogenannten Revitalisierung inner-
städtischer Gewerbe-, Industrie- und Militärbrachen. Wie die abgebildete Ko-
stenaufstellung eines einschlägigen Falles zeigt, machen die auf die Bodensanie-
rung und die Freilegung entfallenden Kosten nicht selten einen erheblichen Anteil 
der Gesamtkosten aus. Eine Bodensanierung ist in solchen Fällen in der Regel 
mit einem beträchtlichen wirtschaftlichen Risiko verbunden. Auch bei Grundstük-
ken, bei denen eine detaillierte Rasterbeprobung vorgenommen wurde, werden 
bei Ausführung der Sanierung nicht selten noch weitere Verunreinigungen ent-
deckt. Die tatsächlich anfallenden Sanierungskosten können deshalb den hierfür 
kalkulierten Kostenansatz schnell übersteigen. 
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Vor diesem wirtschaftlichen Hintergrund liegt es auf der Hand, daß insbesondere 
bei der beabsichtigten Revitalisierung brachliegender gemeindeeigener Grund-
stücke meist hart „gerungen“ wird, wer das Altlastenrisiko zu tragen hat. Auf-
grund der fehlenden Kalkulationssicherheit sind viele Vorhabenträger hierzu auch 
bei einem Abschlag auf den Grundstückskaufpreis grundsätzlich nicht bereit. 
Allerdings gibt es inzwischen auch einzelne auf den Ankauf von Altlasten-
grundstücken spezialisierte Gesellschaften, die bereit sind, unter bestimmten 
Voraussetzungen das Altlastenrisiko zu übernehmen. Eine maßgeschneiderte 
Lösung der Altlastenfrage kann im Einzelfall sehr unterschiedlich aussehen. Ne-
ben einer vollständigen Kosten- und Risikoübernahme durch den Vorhabenträger 
oder die Gemeinde kommen zahlreiche differenzierte Lösungen in Betracht, z. B. 
in Form einer anteiligen Kostenübernahme ohne oder mit absoluter Obergrenze. 
Hierzu kann nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB auch vereinbart werden, daß der 
Vorhabenträger der Gemeinde die Kosten der von ihr durchzuführenden Sanie-
rungs- und Freilegungsmaßnahmen erstattet.  

Vgl. Fischer, BauR 2000, S. 833, 841 f. 

Die vertraglich vorausgesetzten Ausführungsstandards einer Bodensanierung 
durch den Vorhabenträger sollten möglichst schon vor Vertragsabschluß in Ab-
stimmung mit der zuständigen Umweltbehörde festgelegt werden. Durch strate-
gisch richtiges Vorgehen lassen sich hierbei auch ohne Gefährdung des Sanie-
rungsziels oft erhebliche Kosten einsparen. 

Vgl. hierzu Sparwasser, Bodenschutzrecht (insbe-
sondere Altlastenrecht), in: Redeker/Uechtritz, 
Anwaltshandbuch für Verwaltungsverfahren, Kap. 
23 Rdnrn. 8, 148 ff., 177 ff., 210 ff. 

Eine Übertragung der Bodensanierung und der Freilegung auf den Eigentümer 
bzw. Investor kann besonders dann sinnvoll sein, wenn die erforderlichen Maß-
nahmen im Zuge der Erschließung und/oder Bebauung kostengünstiger und 
schneller „aus einer Hand“ durchgeführt werden können. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 75. 

3. Neuordnung der Grundstücksverhältnisse 

Nach § 11 Abs.1 S. 2 Nr. 1 BauGB kann die Gemeinde Verträge zur Neuordnung 
der Grundstücksverhältnisse schließen. Der Abschluß von Verträgen zur Neu-
ordnung der Grundstücksverhältnisse kommt in Betracht, wenn sonst zur Ver-
wirklichung der vorgesehenen Festsetzungen eines Bebauungsplans nach § 45 
BauGB eine Umlegung durchgeführt werden müßte.  
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Abb. umlegungsbedürftiger Bebauungsplan 
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Umlegungsbedürftig sind Plangebiete, in denen 

• die darin gelegenen Grundstücke mehreren Eigentümern gehören und 

• die Grundstücke ohne eine Grundstücksneuordnung nicht entsprechend den 
Festsetzungen des Bebauungsplans genutzt werden können (insbesondere 
bei sog. Handtuchgrundstücken).  

Vgl. hierzu im einzelnen Hartmut Dieterich, Bau-
landumlegung, 4. Aufl. 2000, Rdnrn. 30 ff.  

Eine Umlegung ist dagegen nicht erforderlich, wenn sämtliche im Plangebiet 
gelegenen Grundstücke bereits in der Hand eines einzigen Eigentümers 
stehen. In solchen Fällen scheiden deshalb auch Verträge zur Neuordnung der 
Grundstücksverhältnisse aus. Vertragliche Vereinbarungen zur Neuordnung der 
Grundstücksverhältnisse dienen somit stets der Vermeidung einer gesetzlichen 
Umlegung.  

Die „Defizite“ des gesetzlichen Umlegungsverfahrens hat Birk wie folgt an-
schaulich zusammengefaßt: 

„Das gesetzliche Verfahren ist durch die Vorschrif-
ten der §§ 45 ff. (BauGB) streng formalisiert; es 
kann durch eine Vielzahl von Rechtsmitteln ge-
prägt sein. Dies kann zu erheblichen zeitlichen 
Verzögerungen führen. Gesetzliche Umlegungs-
verfahren sind zudem kompliziert, sie binden zeit-
lich (gemeindliche) Gremien (Umlegungsaus-
schuß) und (gemeindliche) Verwaltungskraft 
(Umlegungsstelle) in erheblichem Umfang. 

Gesetzliche Umlegungsverfahren verursachen er-
hebliche Kosten (Verfahrenskosten, Vermes-
sungskosten usw.), die aufgrund der zulässigen 
Flächen- oder Wertabzüge nur zum Teil durch den 
Umlegungsvorteil ausgeglichen sein können. Die 
Gemeinde kann im gesetzlichen Umlegungsver-
fahren nach § 78 (BauGB) keine Kosten erheben. 

Zunehmend zeigt sich in der Praxis, daß die er-
höhten Anforderungen an Natur und Umwelt (na-
turschutzrechtlicher Ausgleich nach § 1 a Abs. 3 
[BauGB]), aber auch durch die gestiegenen An-
sprüche an verkehrsberuhigte Erschließungen, zu 
notwendigen öffentlichen Flächen innerhalb der 
Baugebiete führen, die über den zulässigen Flä-
chenabzug nach §§ 57 bzw. 58 (BauGB), insbe-
sondere aber nach § 55 Abs. 2 (BauGB) nicht oder 
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nicht ohne erhebliche zusätzliche Kostenaufwen-
dungen der Gemeinden erreicht werden können.“ 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 194; vgl. auch Dietrich, Baulandumlegung, 4. 
Aufl. 2000, Rdnr. 466. 

Die vertragliche Neuordnung von Grundstücksverhältnissen als Alternative 
einer gesetzlichen Umlegung ist in vielen Varianten möglich: Vom Ankauf aller 
betroffenen Grundstücke mit Rückübertragungsoption der ursprünglichen Grund-
stücke bis zu einem freiwilligen Verfahren, das der gesetzlichen Umlegung nach 
§ 45 BauGB angenähert ist. 

Vgl. zu den einzelnen Modellen Dieterich, Bau-
landumlegung, 4. Aufl. 2000, Rdnrn. 474 ff.; 
Schmidt-Aßmann/Krebs, Rechtsfragen städtebau-
licher Verträge, 2. Aufl. 1992, S. 42 ff. 

Die Einteilung der Vertragsgestaltungen in Hauptformen, Zwischenformen und 
experimentelle Formen wird durch neue Modelle immer wieder durchbrochen. 

Vgl. Schmidt-Aßmann/Krebs, Rechtsfragen städte-
baulicher Verträge, 2. Aufl. 1992, S. 42. 

Die Systematisierung wird zudem dadurch erschwert, daß die verschiedenen 
Modelle meist nicht nur als Mittel der Bodenneuordnung eingesetzt werden, son-
dern auch als Mittel der Bodenpolitik, um z. B. bestimmte Flächen zu günstigen 
Preisen für den Gemeinbedarf, für den sozialen Wohnungsbau oder für den 
Wohnbedarf der einheimischen Bevölkerung bereitstellen zu können. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 49 f.; vgl. auch VGH 
Baden-Württemberg, U. v. 20.07.2000 - 8 S 177/00 
-, ZfBR 2001, S. 284: Vereinbarung eines Bauge-
bots im Rahmen einer freiwilligen Umlegung, das 
von ortsansässigen Personen zu erfüllen ist. 

In vielen Vertragsgestaltungen überlagern sich also die Zwecke des § 11 Abs. 1 
S. 2 Nr. 1 BauGB (Neuordnung der Grundstücksverhältnisse) mit denen des § 11 
Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB (vor allem Deckung des Wohnbedarfs von Bevölke-
rungsgruppen mit besonderen Wohnraumproblemen sowie des Wohnbedarfs der 
ortsansässigen Bevölkerung). 

Folgende Grundmodelle der vertraglichen Grundstücksneuordnung sind zu un-
terscheiden: 
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a) Aufkaufmodell („Selbstumlegung“) 

Das erste Grundmodell sieht so aus, daß die Gemeinde alle Grundstücke eines 
künftigen Baugebiets selbst oder durch einen Verfahrensträger aufkauft, um 
dann die Bodenneuordnung als Eigentümer durchzuführen (Selbstumlegung). 
Zugleich wird den ursprünglichen Eigentümern ein Recht zum Wiederkauf der 
neugeordneten Grundstücke eingeräumt. Die Ausübung der Rückkaufsoption 
durch den ursprünglichen Eigentümer wird allerdings häufig mit der Übernahme 
einer Bauverpflichtung verbunden. Zur Sicherung der fristgemäßen Erfüllung der 
Baupflicht läßt sich die Gemeinde in der Regel ihrerseits ein Wiederkaufsrecht 
einräumen, das durch eine Rückauflassungsvormerkung dinglich gesichert wird.  

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 50 f. 

Verträge, die im Rahmen eines Aufkaufmodells abgeschlossen werden, sind öf-
fentlich-rechtliche Verträge. Der öffentliche Zweck der Bodenordnung überlagert 
hier die an sich privatrechtlich einzustufenden Grunderwerbsvorgänge so stark, 
daß es sich insgesamt um öffentlich-rechtliche städtebauliche Verträge handelt. 

Vgl. nur Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 
1998, § 11 Rdnr. 12, in Anlehnung an BVerwG, U. 
v. 6.7.1984 - 4 C 24.80 -, NJW 1985, S. 989. 

Privatrechtlich handelt die Gemeinde nur, wenn sie im Vorfeld der Bauleitplanung 
einzelne Grundstücke aufkauft. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 11 Rdnr. 12. 

Die Abgrenzung zwischen solchen rein fiskalischen Beschaffungsvorgängen und 
systematischen Aufkäufen zur Neuordnung der Grundstücksverhältnisse ist al-
lerdings in machen Fallgestaltungen nicht einfach, etwa wenn die Gemeinde ein 
Gewerbegebiet ausweisen will und eine zentrale Vermarktung der Flächen beab-
sichtigt. Hier ist in der Praxis vieles eine Frage der Bezeichnung. 

Mit Hilfe des Aufkaufmodells versuchen Gemeinden nicht selten, zumindest ei-
nen ganz erheblichen Teil der bebauungsplanbedingten Bodenwertsteigerung für 
sich abzuschöpfen. Das Problem stellt sich dann nicht, wenn die Gemeinde die 
Grundstücke zum Rohbaulandwert kauft, da dann die bebauungsplanbedingte 
Wertsteigerung beim ursprünglichen Eigentümer verbleibt. Meist kauft die Ge-
meinde die Grundstücke aber zu einem planungsunbeeinflußten Verkehrswert 
auf (in der Regel zum Preis von Bauerwartungsland). Nach der Neuordnung ver-
kauft sie die Grundstücke an die ursprünglichen Eigentümer zum vollen Ver-
kehrswert als Bauland zurück. 

Vgl. OVG Lüneburg, U. v. 07.06.2000 - 1 K 
5178/98 -, UPR 2001, S. 155, wonach ein Aufkauf 
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zur Bestreitung von Folgekosten des Baugebiets 
durch Weiterveräußerung der erworbenen 
Grundstücke zulässig ist und somit auch keine Be-
denken an der Erforderlichkeit des Bebauungs-
plans gem. § 1 Abs. 3 BauGB bestehen; siehe 
auch Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 193 f. 

Darüber hinaus beschränkt die Gemeinde in manchen Fällen die Rückkaufsopti-
on der ursprünglichen Eigentümer auch unter Berücksichtigung der vorweg aus-
zuscheidenden Erschließungsflächen auf einen untergeordneten Teil der von 
ihnen „eingebrachten“ Fläche. 

Das Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung dürfte bei solchen Ver-
tragsgestaltungen vielfach den gesamten Umständen nach unangemessen sein 
und gegen § 11 Abs. 2 S. 1 BauGB verstoßen. Die vereinbarten Vor- und Rück-
kaufspreise sind zwar bei isolierter Betrachtung der einzelnen Grunderwerbsvor-
gänge für sich genommen in der Regel durchaus marktgerecht. Auch wird teil-
weise die Auffassung vertreten, die Gemeinde schöpfe im Rahmen des Aufkauf-
verfahrens oder eines sonstigen gemeindlichen Zwischenerwerbsmodells nicht 
einen Teil des Planungsgewinns ab. Die Bodenwertsteigerung entstehe vielmehr 
erst aufgrund der Überplanung der Flächen durch einen Bebauungsplan. In die-
sem Zeitpunkt stehe das Eigentum an dem Grundstück aber in der Hand der 
Gemeinde. Die planungsbedingte Bodenwertsteigerung stehe deshalb ihr zu und 
nicht dem ursprünglichen Eigentümer. Der Wertzuwachs sei Äquivalent des Ei-
gentümerrisikos, bei dem es sich – wie das Altlastenrisiko zeige – nicht nur um 
ein theoretisches Risiko handele. 

Vgl. Grziwotz, Praktische Probleme beim Abschluß 
städtebaulicher Verträge, NVwZ 1996, S. 637, 639; 
Jachmann, MittBayNot 1994, S. 92, 101 (FN 99). 

Die Angemessenheit ist hier jedoch maßgeblich anhand des mit dem Ankaufs-
modell verfolgten öffentlichen Zwecks der Bodenordnung zu beurteilen. Die öf-
fentliche Zweckbindung überlagert insoweit die in der Regel lediglich formale 
Eigentümerstellung der Gemeinde während des Bebauungsplanverfahrens. Der 
ursprüngliche Eigentümer soll durch das Aufkaufverfahren nicht schlechter 
gestellt werden wie wenn ein Umlegungsverfahren durchgeführt würde. In 
diesem Fall fiele die bebauungsplanbedingte Bodenwertsteigerung ausschließ-
lich ihm zu.  

Ebenso im Ergebnis Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 193 f., 212 ff., der beim Aufkauf-
verfahren die gleichen Maßstäbe anlegt wie bei ei-
ner sog. Mehrflächenabtretung im Rahmen einer 
freiwilligen Umlegung. 
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Für die mögliche Abschöpfung des Umlegungsvorteils bilden die gesetzlichen 
Maßstäbe des Umlegungsverfahrens einen Orientierungsrahmen: Bei der Flä-
chenumlegung darf ein Flächenbeitrag von bis zu 30 % erhoben werden, bei der 
Wertumlegung der Umlegungsvorteil in Geld. Dies gilt aber nur für die durch die 
Umlegung bewirkten Vorteile, nicht jedoch für die durch die Bebauungsplanung 
herbeigeführte Wertsteigerung.  

Vgl. hierzu BGH, U. v. 22.06.1978 - III ZR 92/75 -, 
NJW 1978, S. 1980; BGH, U. v. 19.01.1984 - III 
125/82 -, BGHZ 89, S. 353; BGH, B. v. 25.10.1990 
- III ZR 52/90 - GuG 1991, S. 102; Dieterich; Bau-
landumlegung, 4. Aufl. 2000, Rdnr. 192. 

Dieser Rahmen bildet für die Gemeinde zwar keine Obergrenze. Die nach dem 
Aufkaufmodell einbehaltenen Leistungen müssen aber angemessen sein und im 
sachlichen Zusammenhang mit dem Baugebiet verwendet werden. 

So ausdrücklich Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche 
Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 51 un-
ter Verweis auf BVerwG, U. v. 6.7.1984 - 4 C 
24.80 -, NJW 1985, S. 989; vgl. auch Birk, Städte-
bauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 193 f., 212 ff. 

Praxistip: 

Die Gemeinde sollte nachweisen können, daß der bei An- und Verkauf der 
Grundstücke erzielte Einnahmeüberschuß vollständig zur Finanzierung der öf-
fentlichen Infrastruktur im Baugebiet verwendet worden ist. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 51. 

Das Aufkaufmodell ermöglicht es der Gemeinde, die Grundstücke des zukünfti-
gen Baugebietes rasch und einfach neu zu ordnen und zu erschließen, da sie 
sich hierbei nicht mit den rückkaufsberechtigten ursprünglichen Eigentümern ab-
stimmen muß. Außerdem können die Bodenpreise im Gemeindegebiet durch 
niedrige Ankaufspreise und maßvolle Wiederverkaufspreise häufig – ähnlich wie 
bei den sog. Einheimischenmodellen – spürbar gedämpft werden. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 51. 

Auf der anderen Seite hat das Aufkaufmodell den Nachteil, daß die Gemeinde 
den gesamten Grunderwerb vorfinanzieren muß und eine Refinanzierung erst im 
Zeitpunkt des Wiederverkaufs der neu geordneten Grundstücke erfolgt. Für die 
Vorfinanzierung werden in der Praxis regelmäßig Lösungen außerhalb des 
Kommunalhaushalts gewählt. 
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Vgl. zu den einzelnen Vorfinanzierungsmodellen 
Walker, Handbuch Städtebauliche Verträge, Bd. 1, 
1999, S. 324 ff. 

Praxistip: 

Zur Minimierung des Vorfinanzierungsaufwands ist es in vielen Fällen sinnvoll, 
abschnittsweise vorzugehen. Kriterien für die Abgrenzung der einzelnen Ab-
schnitte sind u. a.  

• technische Erfordernisse vor allem der leitungsgebundenen Erschließungs-
anlagen, 

• Verkaufsbereitschaft der einzelnen Grundstückseigentümer, 

• prognostizierter Flächenbedarf, 

• Finanzkraft der Gemeinde. 

Um eine Vorfinanzierung der Gemeinde zu vermeiden, sind in der Praxis sog. 
Investorenmodelle entwickelt worden. Hierbei verpflichtet sich eine Trägergesell-
schaft u. a., die Grundstücke für ein Baugebiet im eigenen Namen und auf eige-
ne Rechnung aufzukaufen und anschließend (nach erfolgter Überplanung, Neu-
ordnung und Erschließung) zu vermarkten. Allerdings muß sich die Gemeinde 
verpflichten, die innerhalb einer bestimmten Frist nicht vermarkteten Grundstücke 
und den bis dahin nicht gedeckten Aufwand der Trägergesellschaft zu überneh-
men.  

b) Modelle der freiwilligen Umlegung 

Der zweite mögliche Gegenstand der vertraglichen Grundstücksneuordnung sind 
die einzelnen Modelle der freiwilligen Umlegung. Ebenso wie die amtliche Umle-
gung dient die freiwillige Umlegung dazu, den Zuschnitt der Grundstücke so neu 
zu ordnen, daß sie entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans ge-
nutzt werden können. 

Die freiwillige Umlegung erfolgt durch einen einheitlichen Vertrag der Grund-
stückseigentümer in einem Baugebiet untereinander und mit der Gemeinde (sog. 
Umlegungsvertrag). Der Umlegungsvertrag ersetzt den Umlegungsplan ein-
schließlich aller Nebenentscheidungen. Er umfaßt sämtliche von der Bodenord-
nung betroffene Grundstücke und bedarf nach § 311 b Abs. 1 S. 1 BGB der nota-
riellen Beurkundung. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 56 m.w.N. 

Die Gemeinde nimmt in zwei Funktionen an dem Vertrag teil: 
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* als Grundstückseigentümerin beteiligt sie sich mit allen ihren Grundstücken, 

die im Gebiet der freiwilligen Umlegung liegen; 

* als Trägerin der Erschließungslast werden ihr die öffentlichen Flächen über-
tragen. 

Zum notwendigen Regelungsinhalt des Umlegungsvertrages gehören 
folgende Regelungsschritte: 

Vgl. hierzu Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 200 ff. 

• Erforderlichkeit der Umlegung 

Zunächst ist zu prüfen, ob das Gebiet überhaupt umlegungsbedürftig ist (er-
ster Schritt). Auch in der freiwilligen Umlegung muß eine Neuordnung der 
Grundstücke tatsächlich erforderlich sein. Die „freiwillige“ Umlegung darf also 
nicht nur der kostenlosen oder kostengünstigen (Gewinn-) Abschöpfung von 
Flächen zugunsten der Gemeinde dienen. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 56; Birk, Städtebauli-
che Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 200.  

Ein trotz fehlender Umlegungsbedürftigkeit abgeschlossener Umlegungsver-
trag verstößt wegen fehlenden Sachzusammenhangs gegen das Koppe-
lungsverbot des § 56 Abs. 1 S. 2 VwVfG und ist deshalb nach § 59 Abs. 2 
Nr. 4 VwVfG nichtig. 
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Abb.: Umlegungsbedürftigkeit nur einer kleinen Teilfläche  
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• Bestimmung des Umlegungsgebiets  

Ist eine Umlegung erforderlich, bestimmen die Grundstückseigentümer und 
die Gemeinde als Vertragspartner mit ihren „Einwurfsflächen“ das Gebiet der 
freiwilligen Umlegung (zweiter Schritt). 

Die freiwillige Umlegung dient in der Regel – wie auch die gesetzliche Umle-
gung nach den §§ 45 ff BauGB – der Neuordnung der Grundstücksverhält-
nisse im Geltungsbereich eines in Kraft getretenen oder geplanten Bebau-
ungsplans. Die Abgrenzung des Gebiets der freiwilligen Umlegung orientiert 
sich deshalb häufig am Zuschnitt des Bebauungsplans. Entsprechend § 52 
Abs. 1 BauGB kann das Umlegungsgebiet allerdings begrenzt werden. Allei-
niger Maßstab für die Festlegung des Umlegungsgebiets ist die Zweckmä-
ßigkeit für die Durchführung der Umlegung. Hierdurch wird der Umlegungs-
stelle Ermessen eingeräumt. 

Vgl. BGH, B.v. 26.06.1997 - III ZR 152/96 -, NVwZ-
RR 1998, S. 8 m.w.N. 

Von dem Ermessen ist entsprechend dem Zweck der Ermächtigung Ge-
brauch zu machen. Dieser Zweck ergibt sich aus § 45 Abs. 1 BauGB. Da-
nach ist das Umlegungsgebiet auf einen Teil eines Bebauungsplangebiets zu 
beschränken, wenn nicht in allen Teilen des Bebauungsplangebiets eine Um-
legung erforderlich erscheint. 

Vgl. Dieterich, Baulandumlegung, 4. Aufl. 2000, 
Rdnr. 95.  

In dem abgebildeten Fallbeispiel sollte ein möglichst versteckter „Aufhänger“ 
für eine teilweise Abschöpfung der planungsbedingten Wertsteigerung ge-
funden werden. Hierzu heißt es in dem begleitenden städtebaulichen Ver-
trag, daß eine Neuordnung der Grundstücksverhältnisse im Vertragsgebiet 
erforderlich ist. Bezogen auf das gesamte Gebiet wurde anstelle der Durch-
führung eines Umlegungsverfahrens die Zahlung eines Geldbetrages in Hö-
he von über 1.000.000,00 € als Abschöpfung des „Umlegungsvorteils“ ver-
einbart. Dabei handelt es sich um eine unzulässige verdeckte Gewinnab-
schöpfungsklausel. Eine Umlegung ist allenfalls in dem zurückgesetzten 
nordwestlichen Teil des Plangebiets erforderlich, da die übrige Fläche aus-
schließlich in der Hand eines einzigen Eigentümers steht.  

Die freiwillige Umlegung verstößt gegen § 11 BauGB i.V.m. §§ 54 ff. BauGB, 
wenn durch sie eine Bebauung entsprechend den Festsetzungen des in Kraft 
getretenen oder geplanten Bebauungsplans oder eine Bereitstellung der 
festgesetzten öffentlichen Flächen nicht erreichbar ist. Ein solcher Verstoß 
kann u. U. auch gegeben sein, wenn die außerhalb des Umlegungsgebiets 
liegenden Restflächen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs-
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plans durch ein weiteres freiwilliges oder gesetzliches Umlegungsverfahren 
nicht bebaubar gemacht und erschlossen werden können. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 211 f. 

• Vereinigung aller Grundstücke des Gebiets zu einem „Massegrundstück“ 

Dritter Regelungsschritt des Umlegungsvertrages ist es, alle im Gebiet der 
freiwilligen Umlegung liegenden (Einwurfs-) Grundstücke zu einem sog. 
„Massegrundstück“ zu vereinigen. Hierzu gibt es folgende Möglichkeiten: 

* Die Grundstückseigentümer gründen eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts und übertragen ihre Grundstücke auf diese BGB-Gesellschaft. 

* Die Eigentümer übertragen ihre bisherigen Grundstücke auf einen ge-
meinsam benannten Treuhänder. Als Treuhänder kommen in Betracht: 

 - die Gemeinde oder 

 - ein von den Grundstückseigentümern und der Gemeinde beauf-
tragter Verfahrensträger (Umlegungsträger). 

Die Frage, welche Verfahrensweise sich empfiehlt, wird unterschiedlich be-
antwortet. Obwohl für die Übertragung der Grundstücke auf eine BGB-
Gesellschaft steuerliche Gründe angeführt werden, wird in der Regel die Ein-
schaltung eines Treuhänders befürwortet. Allerdings herrscht Uneinigkeit 
darüber, ob hierfür die Gemeinde oder aber ein unabhängiger Umlegungs-
träger vorzuziehen ist.  

Vgl. einerseits Schriever, in: Brügelmann, BauGB, 
§ 45 Rdnr. 44: für die Gemeinde als Verfahrens-
trägerin und andererseits Birk, Städtebauliche Ver-
träge, 4. Aufl. 2002, S. 200 f.: für Umlegungsträ-
ger, wenn dieser im Umlegungsgebiet keine ei-
genwirtschaftlichen Grundstücksinteressen ver-
folgt. 

Aus unserer Sicht gibt es hierfür kein Patentrezept. Vielmehr hängt die Beur-
teilung von der konkreten Situation im Einzelfall ab. Sind an der Umlegung 
nur wenige Eigentümer beteiligt und hält sich das zu erwartende Konfliktpo-
tential in Grenzen, bietet sich die Gründung einer BGB-Gesellschaft durch 
die Grundstückseigentümer an. Die Gemeinde sollte die Koordinierung der 
Neuordnung nur dann übernehmen, wenn sie hierfür eine ausreichende Grö-
ße und Personalausstattung besitzt. Soll eine Trägergesellschaft eingeschal-
tet werden, so ist besonders auf die Qualität des vorgesehenen Projektleiters 
sowie auf die zeitliche Verfügbarkeit und Ortsnähe der Trägergesellschaft zu 
achten. 
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Praxistip: 

Die Betreuung von Grundstückseigentümern ist häufig zeitintensiv und erfor-
dert viel Geduld. Um Entscheidungen „vom grünen Tisch“ zu vermeiden, soll-
ten möglichst keine ortsfernen Trägergesellschaften beauftragt werden. 

• Zuordnung öffentlicher Flächen 

Als vierter Regelungsschritt des Umlegungsvertrages werden die im Bebau-
ungsplan festgesetzten öffentlichen Flächen (Straßen, Grünflächen, Aus-
gleichsflächen), die sich aufgrund der Neuvermessung ergeben, bei der Auf-
teilung des „Massegrundstücks“ vorweg ausgeschieden und der Gemeinde 
zugeordnet. 

• Zuordnung privater Flächen 

In dem fünften Schritt werden den einzelnen Grundstückseigentümern die 
Flächen zugeordnet, die sie anstelle der von ihnen eingebrachten Grundstü-
cke erhalten. Die Größe dieser Zuteilungsfläche orientiert sich an dem Soll-
Anspruch des jeweiligen Eigentümers. Dieser ergibt sich aus den vereinbar-
ten Umlegungsbedingungen, in denen u.a. der zur Verfügung zu stellende 
Flächenbeitrag geregelt ist. Der Zuteilungsanspruch reduziert sich entspre-
chend, wenn in den Umlegungsbedingungen sog. „Mehrflächenabtretungen“, 
besondere Flächenbeiträge oder zusätzliche Landabgaben vereinbart wor-
den sind.  

Außerdem sind die Belastungen der alten eingeworfenen Flächen auf die 
neuen Grundstücke zu übertragen, soweit sie nicht gelöscht werden können. 

• Zuordnung sonstiger Flächen 

Haben die Vertragspartner die Übertragung sonstiger Flächen auf die Ge-
meinde oder Dritte (z.B. Gemeinbedarfsflächen an entsprechende Träger) 
vereinbart, so werden diese Flächen in dem sechsten Schritt der Gemeinde 
bzw. dem Träger zugeordnet. 

• Auflassung 

Schließlich vereinbaren die Vertragspartner die Auflassung der neu gebilde-
ten Grundstücke an die jeweiligen Zuteilungsempfänger, soweit dafür die 
einzelnen technischen und rechtlichen Voraussetzungen vorliegen (z.B. 
Vermessung, Veränderungsnachweis etc.). In der Regel wird der Verfahrens-
träger bevollmächtigt, die Auflassungserklärungen abzugeben. 

Voraussetzung für den Abschluß des Umlegungsvertrages ist die Mitwirkungsbe-
reitschaft folgender Beteiligter: 

* der Eigentümer der im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke 
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* der Gemeinde 

* der Grundpfandgläubiger und anderer dinglich Berechtigter. 

Jeder einzelne Beteiligte hat danach eine starke Stellung. Ist auch nur ein 
Eigentümer nicht bereit, sich an dem Umlegungsverfahren zu beteiligen oder die 
vorgesehenen Umlegungsbedingungen zu akzeptieren, kann die freiwillige Um-
legung bereits scheitern. 

Vgl. Dieterich, Baulandumlegung, 4. Aufl. 2000, 
Rdnr. 476; vgl. auch OLG Stuttgart, U. v. 
15.10.1985 - 10 U (Baul) 244/84 -, NVwZ 1986, 
S. 335, 336. 

Maßgebender Zeitpunkt für die Mitwirkungsbereitschaft der Beteiligten ist der 
Abschluß des Umlegungsvertrages. Die Gefahr, daß bis dahin trotz anfänglicher 
Zustimmung aller Beteiligten mindestens ein Eigentümer „umfällt“, ist erfahrungs-
gemäß sehr groß. Zur Vermeidung fehlgeschlagener Aufwendungen setzt die 
Durchführung der freiwilligen Umlegung in der Praxis deshalb in der Regel den 
Abschluß eines notariell beurkundeten Vorvertrages voraus, in dem sich alle Be-
teiligten unwiderruflich mit der Durchführung der in ihren Grundzügen bereits 
konkretisierten freiwilligen Umlegung zu den vereinbarten Umlegungsbedingun-
gen für sich und ihre etwaigen Rechtsnachfolger einverstanden erklären. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 202; Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – 
ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 55; Dieterich, Bau-
landumlegung, 4. Aufl. 2000, Rdnr. 476 a; vgl. 
auch BVerwG, B. v. 13.12.1994 - 4 B 216/94 -, 
Buchholz 316 § 59 VwVfG Nr. 11 (ST); VGH Ba-
den-Württemberg, U. v. 10.06.1994 - 8 S 2376/93 -
, BRS 56 Nr. 243. 

Ist absehbar, daß unter den Eigentümern keine Einigung erzielbar ist, bietet sich 
dann ohne Zeitverlust der Weg des amtlichen Umlegungsverfahrens an. 

Weitere ausdrückliche oder stillschweigende Wirksamkeitsvoraussetzung des 
Umlegungsvertrages ist, daß der zugrundeliegende Bebauungsplan bereits 
rechtsgültig ist oder jedenfalls in angemessener Zeit in Kraft tritt. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 211 f. 

In den Umlegungsvertrag sind sämtliche Absprachen zwischen den Grund-
stückseigentümern untereinander und zwischen den Grundstückseigentümern 
und der Gemeinde aufzunehmen. Hierzu gehören auch Regelungen über die 
Kostentragung und die Honorare des Umlegungsträgers. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat ausdrücklich anerkannt, daß in dem Umlegungsvertrag auch die 
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Übernahme der Planungs- und Umlegungskosten durch die Eigentümer verein-
bart werden darf. 

Vgl. BVerwG, U. v. 06.07.1984 - 4 C 24.80 -, NJW 
1985, S. 989. 

Über die Bodenordnung hinaus können in dem Umlegungsvertrag auch weitere 
städtebauliche Vereinbarungen getroffen werden (z.B. über die Übernahme von 
Folgekosten oder von entstandenen Kosten für Ausgleichsmaßnahmen). Zuläs-
sig ist auch die Vereinbarung eines Baugebots, das nur von ortsansässigen Per-
sonen im Rahmen eines sogenannten Einheimischenmodells erfüllt werden darf. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 20.07.2000 - 
8 S 177/00 -, ZfBR 2001, S. 284. 

Der Umlegungsvertrag enthält zwar oft keine Detailregelungen über die Erschlie-
ßung. Die Eigentümer verpflichten sich darin jedoch in der Regel zumindest, mit 
der Gemeinde einen gesonderten Erschließungsvertrag über die Herstellung der 
Erschließungsanlagen in dem Baugebiet (Straße, Wasser, Abwasser) abzu-
schließen und hierfür 100 % der tatsächlich entstehenden Kosten zu überneh-
men. 

Zum Verhältnis zwischen Umlegung und Erschlie-
ßung vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 196 f. 

Die freiwillige Umlegung hat zwar im Verhältnis zur amtlichen Umlegung einige 
Vorteile: 

* „Rechtsmittelfreiheit“, 

* Beschleunigungseffekte, 

* Möglichkeit, die Kosten des Umlegungsverfahrens abweichend von § 78 
BauGB auf die Eigentümer abzuwälzen, 

* Möglichkeit der Gemeinde, über eine Mehrflächenabtretung mehr geldwerte 
Vorteile zu erlangen als bei der gesetzlichen Umlegung,  

* Personelle Entlastung der Gemeinde bei Beauftragung einer Trägergesell-
schaft. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 52 f. m.w.N. 

Gegenüber der amtlichen Umlegung hat die freiwillige Umlegung jedoch zwei 
wichtige Nachteile: 
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* Die Grunderwerbsvorgänge in der freiwilligen Umlegung sind nicht von der 

Grunderwerbsteuer befreit. Dies ist umso gravierender, als auch Tauschvor-
gänge grunderwerbssteuerpflichtig sind und nicht nur die Wertdifferenz, son-
dern die gesamte Tauschleistung Bemessungsgrundlage für die Steuer ist. 

Vgl. Grziwotz, Städtebauliche Verträge und ihre 
steuerrechtlichen Implikationen, Forum Woh-
nungseigentum 2000, Heft 10; Dieterich, Bauland-
umlegung, 4. Aufl. 2000, Rdnr. 505; BT-Drucks. 
10/6166, S. 149: Ablehnung des Antrages im Ge-
setzgebungsverfahren zum BauGB, in § 45 BauGB 
vertragliche Regelungen für eine freiwillige Umle-
gung mit dem Ziel der Grunderwerbsteuerbefrei-
ung zuzulassen. 

* Bei der freiwilligen Umlegung fallen Notargebühren an. 

Vgl. Dieterich, Baulandumlegung, 4. Aufl. 2000, 
Rdnr. 504 m.w.N. 

c) Vereinbarungen unter dem „Mantel“ des amtlichen Umlegungsverfahrens 

Um sowohl die Nachteile des gesetzlichen Umlegungsverfahrens als auch die 
Nachteile der freiwilligen Umlegung (insbesondere die Grunderwerbsteuerpflicht) 
zu vermeiden, werden in der Praxis zunehmend vertragliche Vereinbarungen im 
Rahmen eines amtlichen Umlegungsverfahrens geschlossen.  

Vgl. Dieterich, Baulandumlegung, 4. Aufl. 2000, 
Rdnr. 491. 

Der Vollzug der Verträge im Rahmen eines amtlichen Umlegungsverfahrens 
erfolgt außerhalb des Grundbuchs durch den Umlegungsplan. Gleichzeitig 
wirkt sich diese Ausgestaltung als Steuersparmodell aus, da auch hier wieder 
der Tatbestand der Grunderwerbsteuerbefreiung gegeben ist. Der hoheitliche 
Charakter des Umlegungsplans und damit die Anwendbarkeit der Befreiungsvor-
schrift des § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 S. 2 lit b Gr EstG wird durch die vorbereitenden 
einvernehmlichen Regelungen nicht in Frage gestellt. 

So Karl-Heinz von der Heide, Städtebaulicher Ver-
trag und Umlegung – Weiterentwicklung des 
„Stuttgarter Modells“, BWGZ 1996, S. 187, 191; aA 
Grziwotz, Städtebauliche Verträge und ihre steuer-
rechtlichen Implikationen, Forum Wohnungseigen-
tum 2000, Heft 10. 

Die steuerrechtliche Attraktivität des Modells hat sich durch eine Rechtspre-
chungsänderung des BFH noch verstärkt. Danach besteht die Grunderwerbs-
steuerfreiheit im Umlegungsverfahren nicht nur wie bisher, wenn die Einwurfs- 
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und die Zuteilungsgrundstücke im Umlegungsverfahren flächen- und deckungs-
gleich sind, 

vgl. BFH,  U. v. 29.10.1997 - II R 36/95 -, NVwZ 
1998, S. 439 

sondern auch dann, wenn diese Identität nicht gegeben ist. Die Steuerbefreiung 
erstreckt sich in diesem Fall auch auf eine sog. Mehrzuteilung, für die der Eigen-
tümer eine Geldleistung zu erbringen hat. 

Vgl. BFH, U. v. 28.07.1999 - II R 25/98 -, NVwZ 
2000, S. 839; vgl. auch Finanzministerium Baden-
Württemberg, Erl. v. 15.03.2000, DB 2000, S. 595; 
anders noch BFH, U. v. 01.08.1990 - II R 6/88 -, 
BStBl. II 1990, S. 1034. 

Die Zulässigkeit von vertraglichen Absprachen im Rahmen eines gesetzlichen 
Umlegungsverfahrens wird in den §§ 45 ff BauGB vorausgesetzt, die an ver-
schiedenen Stellen vertragliche Modifikationen der gesetzlichen Regelung zulas-
sen. Wichtigste Rechtsgrundlage für Vereinbarungen unter dem „Mantel“ des 
amtlichen Umlegungsverfahrens ist § 11 i.V.m. § 56 Abs. 2 BauGB. Die Vorschrift 
des § 56 Abs. 2 BauGB bildet die Basis für eine vertragliche Modifizierung der 
gesetzlichen Verteilungsmaßstäbe. Danach kann die Verteilungsmasse auch 
nach einem anderen Maßstab aufgeteilt werden, wenn alle Beteiligten einver-
standen sind. Die vertraglich vereinbarten Verteilungsmaßstäbe können eigen-
tümerfreundlich unterhalb der zulässigen Abschöpfungsschwelle liegen. Umge-
kehrt können aber in gewissem Rahmen auch größere Abzüge gemacht werden.  

Vgl. Schmidt-Aßmann/Krebs, Rechtsfragen städ-
tebaulicher Verträge, 2. Aufl. 1992; S. 39; Diete-
rich, Baulandumlegung, 4. Aufl. 2000, Rdnrn. 496 
ff. 

Mit Einverständnis der betroffenen Eigentümer kann nach § 59 Abs. 4 BauGB 
ferner eine von materiellen Gesetzesvorgaben abweichende Abfindung verein-
bart werden. Auf dem Kooperationsgedanken beruht auch die Vorwegregelung 
nach § 76 BauGB. 

Vgl. hierzu Schmidt-Aßmann/Krebs, Rechtsfragen 
städtebaulicher Verträge, 2. Aufl. 1992, S. 40. 

Wie bei der freiwilligen Umlegung ist der Konsens aller Grundstückseigentü-
mer Voraussetzung für vertragliche Vereinbarungen im Rahmen eines amtli-
chen Umlegungsverfahrens. Kein Grundstückseigentümer kann zu vertraglichen 
Vereinbarungen gezwungen werden, die von den Verteilungsregelungen der 
amtlichen Umlegung (Wertumlegung bzw. Flächenumlegung) abweichen. 

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen der 
Umlegungsausschuß an die Vereinbarungen der 
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Grundstückseigentümer mit der Gemeinde gebun-
den ist, vgl. Dieterich, Baulandumlegung, 4. Aufl. 
2000, Rdnr. 498 d m.w.N. 

Vertragliche Vereinbarungen im Rahmen einer amtlichen Umlegung kommen 
u.a. bei dem durch die Stadt Stuttgart weiterentwickelten „Stuttgarter Modell“ 
zur Anwendung. Von der Heide hat die auf die Umlegung bezogenen vertragli-
chen Konditionen wie folgt beschrieben: 

 Flächenbeitrag 

 Die Eigentümer leisten, wie bei einer amtli-
chen Umlegung, einen kostenlosen Flächen-
beitrag von 30 %. 

 Sozialbeitrag 

 Die Eigentümer leisten zusätzlich einen ent-
geltlichen „Sozialbeitrag“ in Höhe von 20 % ih-
rer Einwurfsflächen zu einem Preis, der noch 
sozialen Mietwohnungsbau ermöglicht. Dieser 
„Sozialbeitrag“ ist vorrangig für sozialen Miet-
wohnungsbau zu verwenden, darf aber auch 
für das Sonderprogramm „preiswertes Wohn-
eigentum“ und für Flächen des Gemeinbe-
darfs verwendet werden.  

 Verfahrenskosten 

 Die Eigentümer übernehmen die Verfahrens-
kosten (Planungskosten, Vermessungs-
/Umlegungskosten, Kosten des Maßnahme-
trägers, Notar- und Grundbuchkosten). 

Vgl. von der Heide, Städtebaulicher Vertrag und 
Umlegung - Weiterentwicklung des „Stuttgarter 
Modells“, BWGZ 1996, S. 187, 189; vgl. auch Die-
terich, Baulandumlegung, 4. Aufl. 2000, Rdnr. 494 
m.w.N. 

In den „Umlegungsbedingungen“ verpflichtet sich der einzelne Eigentümer ge-
genüber der Stadt Stuttgart u.a. außerdem, 

* einen bestimmten Folgekostenbetrag zu zahlen, der auch den anteiligen 
Aufwand für Ausgleichsmaßnahmen enthält, 

* eine Baupflicht für die ihm zugeteilten Baugrundstücke zu übernehmen, 
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* zur Durchführung der Erschließung einer gem. § 124 BauGB zu bildenden 

Erschließungsgemeinschaft beizutreten und mit der Durchführung der Er-
schließung ein von der Stadt bestimmtes Unternehmen zu beauftragen. 

Vgl. Bunzel, Städtebauliche Verträge – ein Hand-
buch, 2. Aufl. 1999, S. 60 ff. 

Neben dem „Stuttgarter Modell“ gibt es in der Praxis zahlreiche weitere Beispiele 
für vertragliche Vereinbarungen im Gewand der amtlichen Umlegung, z.B. das 
sog. „Forchheimer Modell“. 

Vgl. Bunzel, Städtebauliche Verträge – ein Hand-
buch, 2.Aufl. 1999, S. 64 ff. 

Vertragliche Vereinbarungen im Rahmen einer amtlichen Umlegung unterliegen 
ebenso wie freiwillige Umlegungen außerhalb des amtlichen Umlegungsverfah-
rens insbesondere folgenden rechtlichen Grenzen: 

• Die Gemeinde darf eine Beteiligung am Umlegungsverfahren und ihr Einver-
ständnis zum Abschluß des Umlegungsvertrages nicht von einer Grund-
stücksbewertung abhängig machen, die von den geltenden Verkehrswerten 
abweicht. Ausnahmen sind allenfalls denkbar, sofern die Bewertung offen ge-
legt und von den Grundstückseigentümern ausdrücklich gebilligt wird. 

• Die Einwurfs- und Zuteilungswerte dürfen nicht so gestaltet werden, daß tat-
sächlich eine unzulässige Abschöpfung der planungsbedingten Wertsteige-
rung stattfindet. Nur für konkret nachgewiesene gebietsbezogene Folgela-
sten oder sozialpolitische Aufgaben und Ziele nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 
BauGB können die benötigten Beträge über eine Gestaltung der Bodenwerte 
abgeschöpft werden. 

So auch Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 211. 

Das Kernproblem des „Stuttgarter Modells“ und ähnlicher Modelle ist die Frage 
der Zulässigkeit von Mehrflächenabtretungen und/oder besonderen Flä-
chenbeiträgen. In beiden Fällen hat der Eigentümer auf die Gemeinde mehr 
Grundstücksflächen zu übertragen als in der gesetzlichen Flächenumlegung, bei 
der der maximal zulässige Flächenbeitrag nach § 58 Abs. 1 i.V.m. § 55 Abs. 2 
BauGB auf 30 % begrenzt ist. Dabei erfolgt die zusätzliche Landabgabe bei der 
Mehrflächenabtretung kostenlos, bei besonderen Flächenbeiträgen zu einem 
deutlich verminderten Verkehrswert. 

Vgl. nur Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 212 f.; Bunzel (Hrsg.) Städtebauli-
che Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 57. 
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Klassisches Anwendungsbeispiel eines besonderen Flächenbeitrages ist der 
Sozialflächenbeitrag zu einem „Sozialpreis“, wie er im Rahmen des „Stuttgarter 
Modells“ erhoben wird.  

Die Vereinbarung eines zusätzlichen Flächenbeitrages ist nicht schlechthin unzu-
lässig. So hat es der BGH für zulässig gehalten, daß einer Gemeinde 37,5 % der 
Fläche zu einem limitierten Preis mit dem Ziel des sozialen Wohnungsbaus über-
tragen werden. 

Vgl. BGH, B. v. 26.04.1990 - III ZR 9/90 -, BGHR 
BGB § 839 Abs. 1 S. 1 Dritter 25 (T). 

Rechtliche Grenzen einer Mehrflächenabtretung oder eines besonderen Flä-
chenbeitrages ziehen stets das Gebot der Angemessenheit und das Gebot des 
sachlichen Zusammenhangs. 

Vgl. BVerwG, U. v. 06.07.1984 - 4 C 24.80 -, NJW 
1985, S. 989; nach BVerwG, B. v. 17.07.2001 - 4 B 
24.01 -, BauR 2002, S. 57, 61 kann § 58 Abs. 1 
BauGB als Richtschnur bei Beurteilung der Ange-
messenheit zu berücksichtigen sein. 

Ob eine Mehrflächenabtretung oder ein besonderer Flächenbeitrag zulässig ist, 
hängt danach insbesondere von dem vorgesehenen Nutzungszweck der zusätz-
lich zu übertragenden Flächen ab. Folgende Nutzungszwecke sind zu unter-
scheiden: 

• Mehrflächen für örtliche Erschließungs-, Ausgleichs- und Immissionsschutz-
flächen i.S.v. § 55 Abs. 2 BauGB 

Darunter fallen u.a. 

* örtliche Verkehrsflächen 

* Grünflächen und Flächen für gebietsbezogene Spiel- und Sportplätze 

* Ausgleichsflächen 

* Flächen für Immissionsschutzflächen (z.B. Lärmschutzwälle). 

Gegen eine (kostenlose) Mehrflächenabtretung bestehen keine Bedenken, 
wenn der nach dem Bebauungsplan gem. § 55 Abs. 2 BauGB notwendige 
Flächenabzug für die örtlichen Erschließungs-, Ausgleichs- und Immissions-
schutzflächen größer ist als der nach § 58 Abs. 1 S. 2 BauGB maximal zu-
lässige Flächenbeitrag von 30 %. Der sachliche Zusammenhang im Sinne 
einer Kausalität zwischen der Mehrflächenabtretung und der Bebaubarkeit 
des Gebiets sowie die Angemessenheit sind hier ohne weiteres gegeben. 
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Vgl. nur Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 213 f. 

• Mehrflächen für Folgeeinrichtungen und sonstige Flächen öffentlicher Nut-
zung i.S.v. § 55 Abs. 5 BauGB 

Hierzu gehören vor allem Flächen für Gemeinbedarfs- und Infrastrukturein-
richtungen, die zum Teil in erster Linie dem Umlegungsgebiet dienen (z.B. für 
Kindergärten oder Schulen), zum Teil aber auch über das Umlegungsgebiet 
hinaus von Bedeutung sind (z.B. Flächen für Krankenhäuser oder große 
Sportanlagen). Im amtlichen Umlegungsverfahren können solche Flächen 
nicht vorweg ausgeschieden und der Gemeinde oder einem anderen Be-
darfsträger zugeteilt werden, da sie in § 55 Abs. 2 BauGB nicht erwähnt sind. 

Vgl. BGH, U. v. 19.01.1984 - III ZR 185/82 -, 
BGHZ 89, S. 363. 

Vertragliche Mehrflächenabtretungen für sonstige Flächen öffentlicher Nut-
zung sind hingegen als „Bereitstellung von Grundstücken“ i.S.v. § 11 Abs. 1 
S. 2 Nr. 3 HS 2 BauGB grundsätzlich möglich. Die Anwendbarkeit dieser Re-
gelung setzt allerdings voraus, daß auch die sonstigen Voraussetzungen des 
§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB für die Übernahme von Folgelasten erfüllt sind 
und insbesondere der erforderliche Kausalitätszusammenhang insgesamt 
gegeben ist. 

Flächen für nicht folgekostenfähige Gemeinbedarfseinrichtungen können 
demnach nicht Gegenstand einer Mehrflächenabtretung oder eines besonde-
ren Flächenbeitrages sein. Dem Spielraum des § 56 Abs. 2 BauGB sind in-
soweit durch die Anforderungen des § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB Schran-
ken gesetzt.  

Dies ist allerdings nicht völlig unumstritten. Zum 
Meinungsstand vgl. Bunzel, Städtebauliche Ver-
träge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 58. 

Birk illustriert die Möglichkeiten und Grenzen anschaulich an dem Beispiel 
einer Bereitstellung von Flächen für einen Kindergarten: 

 „Dient der Kindergarten allein dem hier inter-
essierenden Baugebiet, kann die Fläche ins-
gesamt ... unentgeltlich aufgebracht werden, 
da der Kausalitätszusammenhang vorhanden 
ist. Wird mit dieser Fläche gleichzeitig ein 
Kindergartenbedarf außerhalb des hier inter-
essierenden ... Umlegungsgebietes befriedigt, 
besteht der Kausalitätszusammenhang nur zu 
Teilen. Dies ist im Rahmen der Zurverfügung-
stellung der Grundstücke dadurch zu berück-
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sichtigen, daß nur ein Teil unentgeltlich über-
tragen, der Rest aber gekauft, also von der 
Gemeinde bezahlt wird. Vorstellbar ist auch, 
daß die benötigte Gesamtfläche zu einem ge-
ringeren Verkehrswert erworben wird, der in 
seiner Höhe den Bedarf außerhalb des Umle-
gungsgebiets berücksichtigt. Damit ist gleich-
zeitig die weitere Voraussetzung der Ange-
messenheit nach § 11 Abs. 2 S. 1 (BauGB) 
erfüllt.“ 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 214. 

• Mehrflächen für besonderen Wohnbedarf oder für besondere Bevölkerungs-
gruppen 

Vertragliche Vereinbarungen über besonderen Wohnbedarf etwa für Einhei-
mische, kinderreiche Familien, Alleinerziehende oder behinderte Menschen 
sind nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB grundsätzlich zulässig. Zwar zielt die 
Vorschrift in erster Linie darauf ab, daß sich der Vorhabenträger verpflichtet, 
die vereinbarten Bindungen selbst zu realisieren. Es spricht aber vieles dafür, 
daß nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB vereinbarungsfähige Verpflichtungen 
auch durch die Abtretung von Flächen „abgelöst“ werden können. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 58; Birk, Städtebauli-
che Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 214 ff., der zu 
Recht darauf hinweist, daß die Grenze der Ange-
messenheit überschritten sein kann, wenn der 
Grundstückseigentümer trotz eines eingebrachten 
großen Grundstücks nicht mehr selbst bauen 
kann. 

Fraglich ist allerdings, ob dem Eigentümer nicht stets auch die Möglichkeit 
eingeräumt werden muß, die Bindung selbst zu erfüllen. Ein Wahlrecht des 
Eigentümers dürfte nach dem Grundsatz der Angemessenheit jedenfalls 
dann geboten sein, wenn die „Mehrflächen“ dazu dienen sollen, den Wohn-
bedarf der ortsansässigen Bevölkerung zu decken. Die Einheimischenmodel-
le zeigen, daß sich dieses Ziel gegenüber der Mehrflächenabtretung durch 
mildere, gleich wirksame Mittel erreichen läßt. So hat der Eigentümer nach 
dem Weilheimer Modell immerhin die Möglichkeit, sein Grundstück ohne 
Preisbindung an Einheimische zu verkaufen. 

Außerdem stellt sich die Frage, ob sich die Gemeinde „Mehrflächen“ für be-
sonderen Wohnbedarf oder für besondere Bevölkerungsgruppen unentgelt-
lich zuteilen lassen kann. Dies dürfte in der Regel zu verneinen sein. Kann 
der beabsichtige Zweck (z.B. sozialer Mietwohnungsbau) auch bei Zahlung 



 145
 
 

eines limitierten Kaufpreises (d.h. eines „Sozialpreises“) noch erfüllt werden, 
wäre eine unentgeltliche Mehrflächenabtretung unangemessen. 

A.A. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 58 m.w.N. 

• Mehrflächen für zusätzliche Bauplätze, die die Gemeinde möglichst gewinn-
bringend veräußern will 

Eine Mehrflächenabtretung oder ein besonderer Flächenbeitrag für zusätzli-
che Bauplätze, die die Gemeinde möglichst gewinnbringend an bauwillige 
Dritte veräußern will, ist unzulässig. Die Reichweite des Spielraums des § 56 
Abs. 2 BauGB wird durch die Regelung des § 11 BauGB begrenzt. Dient eine 
Mehrflächenabtretung nicht den in § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB bestimmten 
Zwecken oder der Deckung folgekostenfähiger Aufwendungen nach § 11 
Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB, handelt es sich um eine unzulässige Abschöpfung 
der planungsbedingten Bodenwertsteigerung, die gegen das Gebot der An-
gemessenheit und das Gebot des sachlichen Zusammenhangs verstößt. 

4. Unzulässige Flächenbeiträge außerhalb einer Umlegung 

Ein bei manchen Gemeinden besonders beliebtes Instrument zur teilweisen Ab-
schöpfung der planungsbedingten Bodenwertsteigerung bilden vertragliche Ver-
einbarungen über die Erhebung eines Flächenbeitrages wie bei einer Umlegung. 

Sachverhalt und Lageplan einer typischen Fallkonstellation ist im Kap. „Unzuläs-
sige Flächenbeiträge außerhalb einer Umlegung“ dargestellt. In diesem Bei-
spielsfall soll nach Schaffung des Baurechts 30 % der überplanten Fläche wie bei 
einer amtlichen Flächenumlegung kostenlos an die Gemeinde abgetreten wer-
den. Neben der Aufbesserung des Haushalts hat die vertragliche Erhebung von 
Flächenbeiträgen außerhalb einer Umlegung meistens auch folgenden kommu-
nalpolitischen Hintergrund: Der Gemeinderat will dadurch eine Gleichbehandlung 
der „reichen“ Eigentümer von großen Grundstücken, bei denen eine Umlegung 
nicht erforderlich ist, mit „armen“ Eigentümern von umlegungsbedürftigen kleinen 
Handtuchgrundstücken erreichen, von denen die Gemeinde in der Umlegung den 
Umlegungsvorteil abschöpft. 

Die gewählte Vertragsgestaltung ist jedoch so nicht zulässig. Zwar ist die Über-
tragung der öffentlichen Zwecken dienenden Flächen A (Grünfläche) und B (We-
ge- und Straßenfläche) unbedenklich, soweit dadurch Genehmigungshindernisse 
für das geplante Vorhaben ausgeräumt werden. Ein darüber hinausgehender, 
kostenlos zu entrichtender Flächenbeitrag für die Teilflächen A, B und C einer-
seits und die Teilfläche D andererseits bis zur Höhe von 30 % ist dagegen 
rechtswidrig. Da die gesamte Fläche im Eigentum eines einzigen Eigentümers 
steht, ist eine Umlegung nach § 45 BauGB nicht erforderlich. Durch die Erhebung 
eines Flächenbeitrages in Höhe von 30 % „wie bei einer Umlegung“ will die Ge-
meinde ein „dickes Stück Kuchen“ der planungsbedingten Bodenwertsteigerung 
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für sich erhalten. Das Ziel der teilweisen Abschöpfung der planungsbedingten 
Bodenwertsteigerung kommt hier auch dadurch zum Ausdruck, daß der Eigen-
tümer nach dem Vertrag verpflichtet ist, den verbleibenden Flächenbeitrag „durch 
eine finanzielle Ausgleichsleistung in Höhe von x €/m²“ zu erfüllen. Hierfür be-
steht keine Rechtsgrundlage. § 11 BauGB erlaubt nur die Weitergabe tatsächlich 
anfallender Kosten. Dagegen stellt die Erhebung eines kostenlosen Flächenbei-
trages „wie bei einer Umlegung“ eine unzulässige (teilweise) Abschöpfung plan-
bedingter Bodenwertsteigerungen dar. Im übrigen darf auch die „freiwillige“ Um-
legung nicht nur der kostenlosen Gewinnabschöpfung von Flächen zugunsten 
der Gemeinde dienen. Bei der unentgeltlichen Flächenabtretung handelt es sich 
auch nicht um eine privatrechtliche Schenkung. 

Vgl. Grziwotz, NVwZ 1996, S. 637, 638; zum 
Schenkungsverbot Langenfeld, BWNotZ 1997, 
S. 73, 74. 

Auch der vereinbarte Sozialflächenbeitrag in Höhe von 10 % dürfte in der vorlie-
genden Ausgestaltung rechtswidrig sein. Zwar ist die Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB ein grundsätzlich zulässiges 
Ziel. Es fehlt jedoch eine hinreichende Sicherung, daß der vereinbarte „Aus-
gleichsbetrag“ tatsächlich zweckentsprechend verwendet wird und nicht lediglich 
der Aufbesserung des gemeindlichen Haushalts dient. Außerdem ist dem Eigen-
tümer hier nicht die Möglichkeit eingeräumt worden, die Forderung zur Förderung 
des sozialen Wohnungsbaus selbst zu erfüllen. 

II. Verträge zur Förderung und Sicherung der mit der Bauleitplanung 
verfolgten Ziele 

Regelungsgegenstand städtebaulicher Verträge kann nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 
BauGB auch die Förderung und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten 
Ziele sein. Derartige Verträge sind besonders heikel, da es um die Schaffung von 
Baurecht durch Planung vermittels Absprachen, in Verknüpfung mit Gegenlei-
stungen des Privaten, geht.  

Vgl. Battis, ZfBR 1999, S. 240, 241; Löhr, in: Bat-
tis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 8. Aufl. 2002, § 11 
Rdnr. 10. 

Solche Förderungs- und Sicherungsverträge müssen sich auf die Ziele der jewei-
ligen Bauleitplanung im Plangebiet beschränken. Zu Leistungen, die Planungs-
zielen in anderen Bebauungsplangebieten dienen, darf der Vorhabenträger nicht 
verpflichtet werden. 

Vgl. Schmidt-Eichstaedt, BauR 1996, S. 1, 8; 
Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, § 11 
Rdnr. 16. 
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Zur Förderung und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele kann 
die Gemeinde durch vertragliche Vereinbarungen Handlungspflichten des Vorha-
benträgers begründen, die sie ihm hoheitlich, insbesondere mit dem abschlie-
ßenden Katalog der Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 BauGB, nicht auferlegen 
könnte. 

Vgl. BVerwG, U. v. 11.02.1993 - 4 C 18.91 -, 
BVerwGE 92, S. 56 zur Einheimischenförderung 
des Weilheimer Modells. 

1. Bindungen zur Sicherung der Grundstücksnutzung 

a) Baupflicht 

Nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB kann die Gemeinde mit dem Eigentümer o-
der Investor Verträge über die Grundstücksnutzung abschließen. Hierzu gehört 
insbesondere die Übernahme von Baupflichten. Dadurch kann in rechtlich zuläs-
siger Weise gesichert werden, daß die Eigentümer der im Plangebiet befindli-
chen Grundstücke von den künftigen Baurechten entsprechend den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans auch tatsächlich Gebrauch machen. Baupflichten die-
nen nicht nur dazu, den dringenden Wohnbedarf der Bevölkerung zu decken. 
Außerdem soll hierdurch der Flächenverbrauch für neue Wohngebiete und der 
Erschließungsaufwand möglichst gering gehalten werden.  

Häufig will die Gemeinde durch die Vereinbarung von Baupflichten aber auch 
sicherstellen, daß sie in der nächsten Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
weitere Wohngebiete ausweisen kann. In vielen Baugebieten, die sich auf eine 
reine Angebotsplanung beschränken, finden sich in der Bebauung zahlreiche 
große Lücken. Gerade in ländlich strukturierten Gemeinden werden oft Bauplätze 
für die eigenen Kinder oder gar Enkel in Reserve gehalten. Will die Gemeinde in 
der nächsten Fortschreibung des Flächennutzungsplans weitere Wohngebiete 
ausweisen, wird ihr dann in der Regel unter Hinweis auf die bestehenden Lücken 
in den vorhandenen Baugebieten entgegengehalten, ein Bedarf für zusätzliche 
Baugebiete sei nicht gegeben. 

Zur Herstellung des Bauvorhabens muß dem Eigentümer oder Investor eine an-
gemessene Realisierungsfrist eingeräumt werden. Angemessen ist die Frist 
nur dann, wenn der Zeitbedarf des Bauherrn für die Vorbereitung, die Planung, 
das Bauantragsverfahren, die Finanzierung und die Baudurchführung hinrei-
chend berücksichtigt wird. Bei kleineren Vorhaben dürfte in der Regel eine Frist 
von zwei Jahren mit Verlängerungsklausel oder drei Jahren ohne Verlänge-
rungsmöglichkeit zumutbar sein. 

Vgl. OLG Karlsruhe,  U. v. 14.03.1991 - 9 U 260/89 
-, NJW-RR 1992, S. 18, 19: Eine Dreijahresfrist ab 
Erklärung der Auflassung ist angemessen; LG Ra-
vensburg, B. v. 25.10.1996 - 1 T 330/96 -, DNotI-
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Report 1997, S. 92: Eine zweijährige Baupflicht 
ohne Verlängerungsklausel ist unangemessen 
kurz und verstößt gegen § 9 AGBG; vgl. auch 
Grziwotz, JuS 1998, S. 1018; Bunzel (Hrsg.) Städ-
tebauliche Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, 
S. 85. 

In dem städtebaulichen Vertrag ist genau zu definieren, welche Voraussetzungen 
vorliegen müssen, damit die Baupflicht erfüllt ist. Je nach Zweck kann etwa auf 
den Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit oder den Zeitpunkt der vollständigen Erstel-
lung des Rohbaus abgestellt werden. 

Außerdem muß geregelt werden, ab wann die Realisierungsfrist zu laufen be-
ginnt. Dies sollte nicht vor Eintritt der Planreife nach § 33 Abs. 1 BauGB der Fall 
sein. In der Regel erscheint es ratsam, als Fristbeginn den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Bebauungsplans zu wählen. Wird der städtebauliche Vertrag erst zu 
diesem Zeitpunkt wirksam, kann der Fristbeginn auch an das Wirksamwerden 
des Vertrages geknüpft werden.  

Vgl. das Regelungsbeispiel von Bunzel (Hrsg.), 
Städtebauliche Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 
1999, S. 86. 

Häufig ist es zur Vermeidung unbilliger Härten sinnvoll, in den städtebaulichen 
Vertrag eine Klausel aufzunehmen, wonach die Frist mit Zustimmung des Ge-
meinderats verlängert werden kann. 

Viele Verträge enthalten neben der Frist zur Fertigstellung des Bauvorhabens 
auch eine Frist zur Stellung des Bauantrages sowie eine Frist für den Beginn der 
Bauarbeiten. Dadurch soll der Vertragspartner angehalten werden, bereits früh-
zeitig mit der Realisierung der Bauverpflichtung zu beginnen. Die Verletzung die-
ser Fristen zieht aber in der Regel keine Rechtsfolgen nach sich. Daher sollten 
derartige Regelungen auch nur in besonderen Fällen in den Vertrag aufgenom-
men werden.  

A.A. Walker, Handbuch städtebauliche Verträge 
Band 1, 1. Aufl. 1999, S. 251. 

Welche Sicherungen für den Fall der Nicht- oder Schlechterfüllung der Baupflicht 
vereinbart werden können, wird an anderer Stelle dargestellt.  

Eine Bauverpflichtung bildet meist nur einen „Vertragsbaustein“, der durch wei-
tere vertragliche Bindungen ergänzt wird, z.B. durch die Verpflichtung, einen be-
stimmten Anteil der Wohnungen mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus oder in 
Niedrigenergiebauweise zu errichten. 

Weitere im Zusammenhang mit der Grundstücksnutzung verfolgte Ziele, die ver-
traglich gefordert und gesichert werden können, sind z.B. eine inhaltlich be-
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grenzte Modernisierung einer baulichen Anlage zur Vermeidung von sogenann-
ten „Luxusmodernisierungen“, die besondere Berücksichtigung des Stadtbilds 
bei Bauvorhaben in städtebaulich exponierten Lagen, eine bestimmte Art der 
Bepflanzung sowie eine Rückbau- und Entsiegelungsverpflichtung bei inner-
städtischen Brachflächen. 

Vgl. Löhr, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 
8. Aufl. 2002, § 11 Rdnr. 11; Krautzberger, in: 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, 
§ 11 Rdnr. 138. 

b) Betriebspflicht 

Neben einer Baupflicht kann die Gemeinde mit dem Vorhabenträger auch eine 
Betriebspflicht vereinbaren, z.B. zum Betrieb eines Lebensmittelladens zur Si-
cherung der Nahversorgung oder zum Betrieb eines Kinos. 

Vgl. Löhr, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 
8. Aufl. 2002, § 11 Rdnr. 11; Muster-
Einführungserlaß der ARGEBAU, Ziff. 6.3.5. 

Solche Betriebs- bzw. Nutzungspflichten sind bei rentablen Vorhaben in der Re-
gel überflüssig, da der Vorhabenträger hier bereits ein eigenwirtschaftliches In-
teresse an einem reibungslosen Betrieb seiner Anlage hat. Stellt die Gemeinde 
dem Vorhabenträger dagegen „bezahlbare“ Flächen etwa im Rahmen eines Ein-
heimischenmodells zur Verfügung, kann eine vertraglich vereinbarte Nutzungs-
pflicht für einen bestimmten Zeitraum zur Sicherung des „Subventionszwecks“ 
sogar rechtlich geboten sein. 

c) Rückbaupflicht nach Nutzungsaufgabe 

Als Element eines sogenannten „Baurechts auf Zeit“ kann die Gemeinde den 
Vorhabenträger vertraglich auch zum Rückbau einer baulichen Anlage nach 
Nutzungsaufgabe sowie zur Rekultivierung verpflichten. 

Vgl. Pietzcker, Baurecht auf Zeit, Rechtsgutachten, 
S. 35 ff.; ders., NVwZ 2001, S. 968, 972 f.  

Eine solche Rückbauverpflichtung kommt insbesondere bei Spezialimmobilien in 
Betracht, bei denen aufgrund eines kurzen Nutzungszyklus und einer fehlenden 
Drittverwendungsfähigkeit absehbar ist, daß die Nutzung nach einer bestimmten 
Dauer aufgegeben wird (z.B. Musical Halls, Multiplex-Kinos). Ähnliches gilt für 
Zweckbauten mit kurzen Abschreibungs- und Amortisationszeiten (z.B. großflä-
chige Einzelhandelseinrichtungen).  

Vgl. Bericht der Unabhängigen Expertenkommissi-
on, Novellierung des Baugesetzbuchs, 2002, 
Rdnr. 184. 
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Die unabhängige Expertenkommission weist allerdings zu Recht darauf hin, daß 
eine solche Rückbauverpflichtung im Fall der Insolvenz oder der Rechtsnachfol-
ge häufig keine hinreichende Sicherheit bietet, da die Gewährung einer Bank-
bürgschaft vielfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht durchsetzbar sein wird. 

Vgl. Bericht der Unabhängigen Expertenkommissi-
on, Novellierung des Baugesetzbuchs, 2002, 
Rdnr. 190.  

Der Vorhabenträger kann sich zur Leerstandsvorsorge daneben vertraglich ver-
pflichten, nach Aufgabe der vereinbarten Nutzung auf Entschädigungsansprü-
che nach §§ 39 ff. BauGB zu verzichten, um der Gemeinde eine entschädi-
gungslose spätere Umplanung der betreffenden Flächen zu ermöglichen.  

Vgl. Pietzcker, Baurecht auf Zeit, Rechtsgutachten, 
S. 35 ff.; ders., NVwZ 2001, S. 968, 972 f. 

Im Falle der Insolvenz oder der Veräußerung ist der Rechtsnachfolger allerdings 
an eine solche Verzichtserklärung nicht gebunden und kann deshalb etwaige 
Entschädigungsansprüche nach § 42 BauGB geltend machen.  

Vgl. Pietzcker, Baurecht auf Zeit, Rechtsgutachten, 
S. 35 ff.; ders., NVwZ 2001, S. 968, 973. 

Dies kann durch Übernahme einer entsprechenden beschränkt persönlichen 
Dienstbarkeit vermieden werden. 

Vgl. Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/ 
Krautzberger, BauGB, § 11 Rdnr. 138. 

d) Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Zur Sicherung der Grundstücksnutzung dienen auch vertragliche Vereinbarungen 
über Geh-, Fahr- oder Leitungsrechte zugunsten der Allgemeinheit, zugunsten 
eines Ver- oder Entsorgungsträgers oder eines beschränkten Personenkreises. 
Festsetzungen im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB reichen hierfür 
nicht aus, da der Bebauungsplan nicht selbst vollziehend ist.  

Vgl. BVerwG, B. v. 02.11.1998 - 4 BN 49.98 -, 
BauR 1999, S. 151. 

Mit anderen Worten: Durch die Festsetzung im Bebauungsplan wird das Geh-, 
Fahr- oder Leitungsrecht nicht begründet. Die Festsetzung bietet vielmehr ledig-
lich die Rechtsgrundlage einer etwa erforderlichen Enteignung.  

Ob in einem Plangebiet Geh-, Fahr- oder Leitungsrechte begründet werden müs-
sen, sollte bereits möglichst frühzeitig ermittelt und mit den Trägern der Ver- und 
Entsorgung abgestimmt werden. 
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Sind in einem Bebauungsplan Geh-, Fahr- und Leitungsrechte festgesetzt, kön-
nen dadurch Übernahme- und Entschädigungsansprüche des Eigentümers nach 
§§ 41 bis 44 BauGB entstehen. Solche Übernahme- und Entschädigungsansprü-
che können in dem städtebaulichen Vertrag ausgeschlossen werden. 

Vgl. das Regelungsbeispiel bei Bunzel (Hrsg.), 
Städtebauliche Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 
1999, S. 129 ff. 

2. Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen 

Anstelle von Zuordnungsfestsetzungen i.S. des § 1 a Abs. 3 i.V.m. § 9 Abs. 1 a 
BauGB können gemäß § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 und Nr. 3 BauGB auch vertragliche 
Vereinbarungen über die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen getroffen 
und der Abwägung zugrundegelegt werden. Der städtebauliche Vertrag setzt 
insoweit keine bauplanungsrechtlichen Festsetzungen voraus, sondern macht sie 
entbehrlich. 

Vgl. Krautzberger, in: Battis/Krautzberger/Löhr, 
BauGB, 8. Aufl. 2002, § 1 a Rdnr. 46; Louis/Wolf, 
NuR 2002, S. 455, 464; Mitschang, BauR 2003, 
S. 183, 185 f.  

Nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB kann zur Förderung und Sicherung der mit 
der Bauleitplanung verfolgten Ziele u.a. „die Durchführung des Ausgleichs i.S.d. 
§ 1 a Abs. 3“ BauGB vereinbart werden. Diese Regelung erfaßt Verträge zwi-
schen der Gemeinde und einem Vorhabenträger, in denen sich dieser ver-
pflichtet, die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen (u.U. auch außerhalb des 
Plangebiets) selbst und auf eigene Kosten durchzuführen. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, NK-B.v.18.07.1997 
- 8 S 2891/96 -, NuR 1998, S. 148, 149. 

Auch ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der planenden Gemeinde und 
der staatlichen Naturschutzbehörde ist ein taugliches Mittel zur Sicherung und 
zur Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen sein kann, und zwar auch für Aus-
gleichsmaßnahmen außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans 

Vgl. BVerwG, U. v. 09.05.1997 - 4 N 1/96 -, NVwZ 
1997, S. 216, 217. 

Die Gemeinde darf einen solchen Vertrag ihrer Abwägung nach § 1 Abs. 6 i.V.m. 
§ 1 a Abs. 3 BauGB zugrundelegen. Dazu ist zu beachten, daß  

• ein 100 %iger Ausgleich nicht stets gefordert ist; 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 17.05.2001 - 
8 S 2603/00 -, NVwZ-RR 2002, S. 8, 10; Krautz-
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berger, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 
8. Aufl. 2002, § 1 a Rdnr. 30. 

• die Gemeinde an durch Verwaltungsvorschrift eines Landes eingeführte stan-
dardisierte Bewertungsverfahren nicht gebunden ist; 

vgl. BVerwG, B. v. 23.04.1997 - 4 NB 13/97 -, 
NVwZ 1997, S. 1215; Kuschnerus, BauR 1998, 
S. 1, 12 f.; vgl. auch Krautzberger, in: Bat-
tis/Krautzberger/Löhr, 8. Aufl. 2002, § 1 a 
Rdnr. 30: naturschutzfachlich begründete Pau-
schalierungen sind möglich. 

• im Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses über den Bebauungsplan die Umset-
zung der Ausgleichsmaßnahmen auch in eigentumsrechtlicher Sicht gesi-
chert erscheinen muß. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, NK-U. v. 
08.07.2002 - 3 S 2016/01 -, BWGZ 2003, S. 49. 

Für Ausgleichsmaßnahmen kommen nur solche Flächen in Betracht, die ökolo-
gisch aufwertungsbedürftig und -fähig sind. Diese Voraussetzungen erfüllen 
sie, wenn sie in einen Zustand versetzt werden können, der sich im Vergleich mit 
dem früheren als ökologisch höherwertig einstufen läßt. 

BVerwG, U. v. 28.01.1999 - 4 A 18/98 -, NVwZ-RR 
1999, S. S. 629; BVerwG, Gerichtsbescheid v. 
10.09.1998 - 4 A 35/97 -, NVwZ 1999, S. 532; 
VGH Baden-Württemberg, U. v. 17.05.2001 - 8 S 
2603/00 -, NVwZ-RR 2002, S. 8, 10; vgl. auch die 
Hinweise in der Anlage „Grundsätze zur Ausge-
staltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ 
zur Mustersatzung der Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände zur Erhebung von 
Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135 a bis 
135 c BauGB, abgedruckt in: Ernst/Zinkahn/Bielen-
berg/Krautzberger, BauGB, § 135 c BauGB 
Rdnr. 2. 

Die Ausgleichsflächen können auch in einem Landschaftsschutzgebiet liegen. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg Vorlagebeschl. v. 
26.07.1996 - 5 S 2054/96 -, NuR 1997, S. 143, 
146. 

Der Abschluß eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, in dem sich der Vorhaben-
träger verpflichtet, auf bestimmten Flurstücken eine extensiv genutzte Streu-
obstwiese mit hochstämmigen Obstbäumen auf Dauer zu pflegen, kann deshalb 
nicht als Ausgleichsmaßnahme anerkannt werden, da sich die Maßnahme in der 
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Pflege einer bereits vorhandenen und schon jetzt extensiv genutzten Streuobst-
wiese erschöpft. Eine andere Beurteilung ist nach der derzeitigen Gesetzeslage 
auch dann nicht gerechtfertigt, wenn die betreffende Streuobstwiese ohne eine 
solche Pflege sonst in kurzer Zeit verwildern würde. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 17.05.2001 - 
8 S 2603/00 -, NVwZ-RR 2002, S. 8, 10. 

Die Gemeinde muß durch die vertragliche Vereinbarung sicherstellen, daß die 
angestrebte Kompensationswirkung ebenso wie bei einer bauplanerischen 
Festsetzung auch tatsächlich auf Dauer erreicht wird. Dies setzt in der Regel 
voraus, daß eine dauerhafte Grundstückssicherung der Ausgleichsflächen ge-
währleistet ist. 

Vgl. Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielen-
berg/Krautzberger, BauGB, § 11 Rdnr. 143; Stich, 
UPR 2001, S. 177 zum „Vorhalten von Ausgleichs-
flächen durch private Immobilienentwickler“.  

Grundstücke, auf denen Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden sollen, 
müssen deshalb in der Regel im Eigentum der Gemeinde stehen. Ausreichend 
ist auch die Sicherung durch eine entsprechende beschränkt persönliche Dienst-
barkeit zugunsten der Gemeinde. Dagegen reicht eine lediglich zeitlich befristete 
rechtliche Sicherung durch angepachtete Flächen in der Regel nicht aus. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 17.05.2001 - 
8 S 2603/00 -, NVwZ-RR 2002, S. 8, 11 für einen 
auf 12 Jahre abgeschlossenen Pachtvertrag; vgl. 
auch OVG Münster, U. v. 11.01.2001 - 7 a D 
148/98.NE -; vgl. auch Stich, ZfBR 2001, S. 80, 81. 

Sollen die Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets auf Flächen 
durchgeführt werden, die nicht dem Vorhabenträger gehören, dürfte es in der 
Regel zweckmäßig sein, daß die Gemeinde die Ausgleichsmaßnahmen selbst 
durchführt und sich die dabei entstehenden Kosten von dem Vorhabenträger 
erstatten läßt. Je weiter die Ausgleichsmaßnahmen von dem Plangebiet entfernt 
sind, desto geringer ist im Zweifel das Interesse des Vorhabenträgers, die Maß-
nahmen sorgfältig und fachgerecht durchzuführen.  

Verpflichtet sich der Vorhabenträger, die Ausgleichsmaßnahmen selbst durchzu-
führen, ist eine fachlich kompetente Vollzugskontrolle sicherzustellen. 

Vgl. Schäfer/Lau/Specovius, in: Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Leit-
faden zur Handhabung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung, 2001, 
S. 102. 
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Führt die Gemeinde den Ausgleich durch und soll der Vorhabenträger die Kosten 
erstatten, gilt dagegen § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB.  

3. Bindungen zur Deckung des Wohnbedarfs einkommensschwacher Bevölke-
rungsgruppen 

Nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB kann die Gemeinde auch Verträge zur Dek-
kung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraum-
problemen abschließen. Zu den Bevölkerungsgruppen mit besonderen 
Wohnraumproblemen zählen u.a. kinderreiche und junge Familien, Alleinerzie-
hende mit einem oder mehreren Kindern, Schwerbehinderte, alte Menschen, 
Aus- und Übersiedler sowie Asylbewerber. 

Vgl. Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/ 
Krautzberger, BauGB, § 11 Rdnr. 145. 

a) Vertragliche Bindungen als Instrument der sozialen „Feinsteuerung“ 

Vertragliche Bindungen mit dem Ziel einer Deckung des Wohnbedarfs von Be-
völkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumproblemen sollen sicherstellen, 
daß Eigentümer bzw. Investoren Grundstücke oder Wohnungen für solche Be-
völkerungsgruppen bereitstellen. Mit Hilfe derartiger Verträge soll eine soziale 
„Feinsteuerung“ erreicht werden, die durch Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 
und § 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB allein nicht möglich ist.  

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 11 Rdnr. 20; Krautzberger, in: 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, 
§ 11 Rdnr. 147; siehe auch Spannowsky, DÖV 
2000, S. 569 zur Frage der Sicherung einer nach-
haltigen städtebaulichen Entwicklung. 

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB kann die Gemeinde zwar einzelne Flächen festset-
zen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude errichtet werden dürfen, 
die für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf bestimmt sind. Das Bun-
desverwaltungsgericht hat aber entschieden, daß einkommensschwache Woh-
nungssuchende keine Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf i.S.d. § 9 
Abs. 1 Nr. 8 BauGB sind, da der besondere Wohnbedarf von Personengruppen 
in baulichen Besonderheiten der Wohngebäude zum Ausdruck kommen muß 
(z.B. rollstuhlgerechte Türen, Fahrstühle etc. bei Alten und Behinderten).  

Vgl. BVerwG, B.v.17.12.1992 - 4 N 2.91 -, BVerw-
GE 91, S. 318. 

Auch die Möglichkeit, Flächen für den sozialen Wohnungsbau nach § 9 Abs. 1 
Nr. 7 BauGB festzusetzen, trägt dem Anliegen der Sicherung von Wohnbauflä-
chen für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproble-
men nicht ausreichend Rechnung. Eine solche Festsetzung begründet weder 
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eine Verpflichtung zur Bereitstellung von Wohnungsbauförderungsmitteln, noch 
verbietet sie es dem Eigentümer, ohne Inanspruchnahme von Mitteln des öffent-
lich geförderten Wohnungsbaus ein Wohngebäude zu errichten. Ebensowenig 
kann die Rechtsform der Nutzung (Miet- oder Eigentumswohnungen) planerisch 
festgesetzt werden. 

Vgl. Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/ 
Krautzberger, BauGB, § 11 Rdnr. 146. 

Allerdings ist auch bei vertraglichen Vereinbarungen das Verbot einer „Ghetto-
Bildung“ i.S.v. § 1 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 BauGB zu beachten. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 11 Rdnr. 20; Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/ 
Bielenberg/Krautzberger, BauGB, § 11 Rdnr. 147; 
vgl. auch BVerwG, U. v. 17.12.1992 - 4 N 2.91 -, 
BVerwGE 91, S. 318. 

b) Die einzelnen Bindungen 

Folgende Bindungen kommen in Betracht: 

• Verpflichtung, einen bestimmten Anteil der Wohnungen oder der Geschoß-
fläche als Eigentums- oder Mietwohnungen im Standard und mit Mitteln des 
sozialen Wohnungsbaus zu errichten, 

• Einräumung von Belegungs- und Besetzungsrechten zugunsten der Ge-
meinde mit bestimmten Bindungsfristen, 

• Vereinbarung von Mietpreisbindungen mit bestimmten Bindungsfristen, 

• Vereinbarung von Veräußerungsbeschränkungen, befristeten Zweckentfrem-
dungsverboten und Umwandlungsverboten bei Errichtung geförderter Miet- 
oder Eigentumswohnungen. 

Vgl. hierzu im einzelnen die Regelungsbeispiele 
bei Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 93 ff. 

Durch die vertragliche Begründung eines Belegungsrechts kann erreicht wer-
den, daß ein bestimmter Anteil preisgünstiger Wohnungen nur an Wohnungssu-
chende mit einer Wohnberechtigungsbescheinigung vergeben wird. Das sind vor 
allem solche Wohnungssuchende, deren Einkommen die Grenze des § 25 II. 
WoBauG nicht überschreiten. Das Besetzungsrecht ist eine weitergehende 
Form der Belegungsbindung. Dabei verpflichtet sich der Vorhabenträger, mit dem 
von der Gemeinde genannten Wohnungssuchenden einen Mietvertrag abzu-
schließen. Möglich ist auch die Vereinbarung eines Benennungsrechts entspre-
chend § 4 Abs. 4 WoBindG. Dabei hat die Gemeinde dem Vorhabenträger min-
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destens drei Wohnungssuchende vorzuschlagen. Dieser hat die Wohnung dann 
an einen der vorgeschlagenen Wohnungssuchenden zu vergeben und mit die-
sem einen Mietvertrag abzuschließen.  

Ist ein Benennungs- oder Besetzungsrecht zugunsten der Gemeinde vereinbart 
worden, hat der Vorhabenträger der Gemeinde unverzüglich anzuzeigen, wenn 
eine Wohnung frei oder bezugsfertig wird. 

Bei vertraglicher Aufnahme einer Mietpreisbindung verpflichtet sich der Vorha-
benträger, keine höhere als die nach dem Vertrag bestimmte Miete zu vereinba-
ren. Sind die Wohnungen mit öffentlichen Mitteln gefördert worden, darf der 
Mietpreis die Kosten nicht überschreiten (vgl. § 72 II. WoBauG i.V.m. §§ 8 bis 8 b 
WoBindG). Noch stärker einschneidende vertragliche Mietpreisbindungen sind 
allerdings in der Regel unangemessen.  

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 97. 

Im Einzelfall können ergänzend zu den wohnungsbindungsrechtlichen Bestim-
mungen des § 52 Abs. 1 und Abs. 2 II. WoBauGB vertragliche Veräußerungs- 
oder Umwandlungsbeschränkungen vereinbart werden, die innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums mit einer Obergrenze von 20 bis 25 Jahren Veräußerungs- 
oder Umwandlungsvorgänge einer gemeindlichen Genehmigung unterstellen.  

Vgl. zu den wohnraumbindungsrechtlichen Vor-
schriften vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Ver-
träge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 102 f. 

Solche Vereinbarungen in städtebaulichen Verträgen sind aber stets nur dann 
angemessen, wenn der spezifische Zweck der Bindung über die mit der Vergabe 
öffentlicher Mittel verfolgten Zwecke hinaus geht. 

Vgl. BGH,  U. v. 10.03.1972 – V ZR 40/70 –, NJW 
1972, S. 867. 

Beispiel für Vertragsformulierung eines Belegungsrechtes sowie einer Mietpreis-
bindung im Rahmen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus: 

 „Der Erwerber räumt der Stadt ein Woh-
nungsbelegungsrecht nach § 4 Abs. 4 des 
WoBindG ein. Das Wohnungsbelegungsrecht 
ist im Grundbuch einzutragen. Der Erwerber 
bewilligt und die Stadt beantragt die Eintra-
gung dieser beschränkt persönlichen Dienst-
barkeit in Abt. II des Grundbuchs mit folgen-
dem Wortlaut bzw. unter Bezugnahme auf fol-
gende Bewilligung an rangbereiter Stelle: 
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 „Der Stadt wird bis zum ... das Wohnungsbe-
legungsrecht (gem. § 4 Abs. 4 WoBindG) für 
die auf dem in Abs. 1 genannten Vertrags-
grundstück erstellten Wohnungen eingeräumt. 
Dieses Recht wird vom Amt für Liegenschaf-
ten und Wohnungswesen der Stadt ausgeübt. 
Die Fertigstellung der Wohnungen ist dem 
Amt für Wohnungswesen 6 Monate zuvor, die 
Möglichkeit einer Wiederbelegung jeweils un-
verzüglich nach Kenntnis vom Freiwerden ei-
ner Wohnung anzuzeigen. Der Erwerber ver-
pflichtet sich, dem Amt für Wohnungswesen 
zum frühstmöglichen Zeitpunkt eine mögliche 
Wohnungsbesichtigung anzuzeigen. Das 
Wohnungsbelegungsrecht kann erstmals nur 
innerhalb von 3 Monaten nach der Anzeige 
der Wohnungsbesichtigung ausgeübt werden. 
Die auf diesem Vertragsgrundstück befindli-
chen Wohnungen des Sozialen Wohnungs-
baus dürfen innerhalb dieser Frist an keiner 
anderen als die von der Stadt (Amt für Woh-
nungswesen) benannten Mieter zur Nutzung 
überlassen werden. Auf die Benennung zu-
sätzlicher Bewerber besteht kein Anspruch". 

 Die Beteiligten vereinbaren schuldrechtlich, 
daß das Belegungsrecht für 15 Jahre ab Be-
zugsfertigkeit der einzelnen Wohnungen ein-
geräumt wird. Ferner vereinbaren die Beteilig-
ten, daß die Stadt nach Ablauf des im Lan-
deswohnungsbauprogramm oder ergänzen-
den Programm des Landes oder Bundes fest-
gelegten Förderzeitraums auf ihr Wohnungs-
belegungsrecht in den Fällen verzichten wird, 
in denen der Wohnungseigentümer oder ein 
Verwandter in gerader Linie ersten Grades 
(Kind, Eltern) das frei werdende Wohnungsei-
gentum selbst bezieht. 

 Der Erwerber verpflichtet sich auch gegen-
über der Stadt zur Einhaltung der Regelungen 
über die Miethöhe entsprechend den gesetzli-
chen Bestimmungen (Miethöhegesetz, Wo-
BindG) sowie die im Bewilligungsbescheid der 
Landeskreditbank getroffenen Bestimmun-
gen.“ 
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Vereinbarungen über Belegungs- und Besetzungsrechte sowie über Mietpreis-
bindungen sind zwar auch bei frei finanzierten Vorhaben grundsätzlich zuläs-
sig.  

Die Vereinbarung von Belegungs- und Besetzungsrechten ist aber nur dann an-
gemessen, wenn aus dem berechtigten Personenkreis eine ausreichende Nach-
frage nach Wohnungen zu der vom Vorhabenträger verlangten marktüblichen 
Miete besteht. Fehlt diese Nachfrage, wäre es unangemessen, wenn der Vorha-
benträger gezwungen wäre, die Wohnung bis zur Nachfrage durch berechtigte 
Personen leer stehen zu lassen. In diesen Fällen darf der Vorhabenträger nicht 
gehindert sein, die Wohnungen an nicht berechtigte Bewerber zu vermieten. 

Problematisch beim frei finanzierten Wohnungsbau sind aber vor allem vertrag-
lich begründete Mietpreisbindungen. Derartige Beschränkungen führen oft zur 
dauerhaften Unwirtschaftlichkeit des Vorhabens. Aus diesem Grund wird sich ein 
„vernünftiger“ Investor in der Regel nicht auf solche Mietpreisbindungen einlas-
sen, die es ihm von vornherein unmöglich machen, die von ihm angestrebte Soll-
Rendite zu erzielen. Denkbar sind aber Fallkonstellationen, in denen der Vorha-
benträger für einen bestimmten Anteil der zu errichtenden Wohnungen eine 
Mietpreisbindung akzeptiert, wenn eine Mischkalkulation ergibt, daß er durch 
den restlichen (größeren) Teil des Gesamtvorhabens die von ihm angestrebte 
Soll-Rendite erwirtschaften kann (sog. Linkage-Strategie). 

Vgl. Bunzel (Hrsg.) Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 98. 

Die Mischkalkulation des Vorhabenträgers kann auch darauf beruhen, daß ihm 
die Gemeinde beim Verkauf ihrer Grundstücke spürbare Preiszugeständnisse 
einräumt. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1999, 
§ 11, Rdnr. 21. 

Für die Beurteilung der Angemessenheit ist die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens 
insgesamt maßgeblich. Die Beurteilung obliegt primär dem Investor. Dieser trägt 
somit die „Beweislast“ für eine nach Vertragsschluß behauptete Unwirtschaftlich-
keit des Gesamtvorhabens. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 98. 

Dabei sind zwei Fallkonstellationen zu unterscheiden. Ein Vorhaben kann sich 
auch ohne nachträgliche Änderung der Kalkulationsgrundlagen als unwirtschaft-
lich erweisen, etwa wenn dem Vorhabenträger Fehler in seiner Wirtschaftlich-
keitsberechnung unterlaufen sind. Häufiger wird jedoch der Fall eintreten, daß 
die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojekts dadurch entfällt, daß sich die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen negativ geändert haben oder Nachfrageein-
brüche eingetreten sind. Im ersteren Fall dürfte ein Kalkulationsirrtum eher dem 
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Vorhabenträger zuzurechnen sein und in dessen Risikosphäre fallen als beim 
zweiten Fall, in dem sich Umstände geändert haben, die nicht in seinem Einfluß-
bereich stehen. Bei ursprünglichem Kalkulationsirrtum ist die vertraglich einge-
gangene Mietpreisbindung deshalb in der Regel erst dann unangemessen, wenn 
auch langfristig keine Rendite zu erwarten ist.  

So auch Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge -
ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 98, allerdings mit 
anderer Begründung. 

Ist die ursprüngliche Kalkulation des Vorhabenträgers methodisch einwandfrei, 
ändern sich aber nach Vertragsabschluß die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen, so dürfte der Investor im Hinblick auf die Mietpreisbindung u.U. bereits dann 
einen Anspruch auf Vertragsanpassung haben, wenn anderenfalls die Wirtschaft-
lichkeit des Gesamtobjekts aktuell nicht gewährleistet wäre. Zwar sind die Vor-
aussetzungen für eine Vertragsanpassung nach § 60 Abs. 1 S. 1 VwVfG in der 
Regel sehr streng. Hier ist jedoch bei der erforderlichen Interessenabwägung zu 
berücksichtigen, daß es bei der Frage der Zumutbarkeit des Fortbestandes ver-
traglicher Mietpreisbindungen nicht um die Erstattung gemeindlicher Aufwendun-
gen geht. Daher ist in solchen Fällen in der Regel ein Anpassungsanspruch des 
Vorhabenträgers bereits dann sorgfältig zu prüfen, wenn die Änderungen auf-
grund von Umständen eingetreten sind, die außerhalb seines Einflußbereichs 
liegen. 

Praxistip: 

Für den Fall, daß sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in bestimmter 
Weise ändern, sollte in dem städtebaulichen Vertrag eine ausdrückliche Anpas-
sungsklausel aufgenommen werden.  

c) Abtretung von Flächen zum Zwecke des sozialen Wohnungsbaus 

In Betracht kommt auch die Abtretung von Flächen an die Gemeinde, wenn der 
Vorhabenträger die vorgesehenen Sozialwohnungen nicht selbst errichten will 
und die sozialen Zwecke unter der Regie der Gemeinde oder eines gemeindli-
chen Wohnungsbauunternehmens erreicht werden sollen. Fraglich ist, ob eine 
Gemeinde die Überplanung eines Gebiets davon abhängig machen kann, daß 
ihm der Vorhabenträger einen bestimmten Anteil seiner Flächen zu Zwecken des 
sozialen Wohnungsbaus abtritt.  

Dies scheitert jedenfalls nicht daran, daß durch die Landabgabe des privaten 
Eigentümers anders als bei Folgekostenverträgen kein rechtliches Hindernis be-
seitigt wird, das Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens ist. Ebenso 
wenig von Bedeutung ist, daß das Bauvorhaben eines Privateigentümers für den 
Wohnungsmangel sozial schwacher oder einheimischer Bürger nicht unmittelbar 
kausal ist. 
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Vgl. Grziwotz, NVwZ 1996, S. 637, 638. 

Denn ob die Gemeinde die Überplanung eines Gebiets von einer Landabgabe 
eines bestimmten Teils der Fläche abhängig machen darf, richtet sich allein nach 
der gesetzgeberischen Wertentscheidung des § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB. 

Vgl. BGH, U. v. 02.10.1998 - 5 ZR 45/98 -, NJW 
1999, S. 208, 209. 

Die von der Gemeinde mit der Bauleitplanung verfolgten städtebaulichen Ziele, 
die durch Vertrag gefördert oder gesichert werden sollen, brauchen deshalb nicht 
Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens des Vorhabenträgers zu 
sein. 

Eine andere Frage ist es, ob die Gemeinde die Überplanung der Flächen von 
einer kostenlosen Landabgabe zu Zwecken des sozialen Wohnungsbaus abhän-
gig machen darf. Eine solche Förderung wäre jedenfalls dann unangemessen 
i.S.v. § 11 Abs. 2 BauGB, wenn dem Vorhabenträger kein Wahlrecht eingeräumt 
wird, die Sozialwohnungen selbst zu errichten. 

d) Ablösung von Sozialbindungen 

Sehr umstritten ist die Frage, ob die Verpflichtung zur Errichtung von Sozialwoh-
nungen auch durch Zahlung eines einmaligen Geldbetrages „abgelöst“ werden 
kann. Die damit verbundene Problematik zeigt folgender Beispielsfall: 

 E ist Eigentümer eines in einem privilegierten 
Ortsteil von S gelegenen Grundstücks, auf 
dem nach dem Entwurf des Bebauungsplans 
sechs Doppelhäuser errichtet werden sollen. 
Es handelt sich um die einzigen in diesem 
Ortsteil noch verfügbaren Südhanggrund-
stücke. Die Bauplätze werden von zahlreichen 
finanzkräftigen Interessenten nachgefragt. Die 
Stadt sieht ein, daß in dieses Gebiet keine 
Sozialwohnungen „hineinpassen“, macht aber 
die Fortführung des Bebauungsplanver-
fahrens davon abhängig, daß E die Verpflich-
tung zur Errichtung von Sozialwohnungen 
durch die Zahlung eines einmaligen Betrages 
„ablöst“. Der Ablösebetrag soll zur Errichtung 
von Sozialwohnungen durch die städtische 
Wohnungsbaugesellschaft in einem anderen 
Ortsteil verwendet werden. 

Es liegt auf der Hand, daß eine Verpflichtung zur Errichtung von Sozialwohnun-
gen im vorliegenden Fall nur schlecht in ein Gebiet mit einer „gehobenen Wohn-
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situation“ passen würde. Eine solche Verpflichtung wäre zudem mit dem exklusi-
ven Image des Gesamtvorhabens nicht vereinbar und würde auch den Marktwert 
der nicht gebundenen Gebäude ganz erheblich senken. Da der Eigentümer zur 
Schaffung des Baurechts auf die Kooperationsbereitschaft der Stadt angewiesen 
ist und diese die Überplanung des Gebiets von der Verpflichtung abhängig 
macht, einen bestimmten Wohnungsanteil als Sozialwohnungen zu errichten, hat 
der Eigentümer hier ein erhebliches wirtschaftliches Interesse daran, diese Bin-
dung entweder ganz „abstreifen“ oder durch die Zahlung eines einmaligen Geld-
betrages „ablösen“ zu können. 

Ob die Stadt oder ein städtisches Wohnungsbauunternehmen den Ablösebetrag 
dazu verwenden darf, in einem anderen Ortsteil Sozialwohnungen zu errich-
ten, ist streitig. Teilweise wird hierzu die Auffassung vertreten, bei der Ablösung 
handele es sich um eine allgemeine Wohnungsbauabgabe, für die § 11 Abs. 1 
S. 2 Nr. 2 BauGB keine Rechtsgrundlage enthalte. Der Gebietsbezug der zu si-
chernden Ziele stehe einer Ablösung durch eine offene oder verdeckte Sonder-
abgabe entgegen. Sofern im Bebauungsplangebiet von vornherein kein sozialer 
Wohnungsbau angestrebt werde, fehle es am konkreten Gebietsbezug. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 11 Rdnr. 22; Schmidt-Eichstaedt, BauR 1996, S. 
1, 8; Dolde/Menke, NJW 1999, S. 1070, 1082; 
Grziwotz, NVwZ 1996, S. 637, 639; noch weiter-
gehend Gaßner, BayVBl. 1998, S. 577, 583: aus 
dem Instrument der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme als „schärfstem Schwert“ des 
Städtebaurechts folge, daß die Quersubventionie-
rung Dritter durch städtebaulichen Vertrag unzu-
lässig sei; zulässig sei nur die Bereitstellung von 
Bauflächen zum Wert nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 Abs. 2 
II BV. 

Nach anderer Auffassung ist die Ablösung von einer Verpflichtung zur Errichtung 
von Sozialwohnungen zulässig, wenn die Verwirklichung der Ziele des § 11 
Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB konkret und im Zusammenhang mit dem Vorhaben si-
chergestellt ist.  

Vgl. Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/ 
Krautzberger, BauGB, § 11 Rdnr. 149. 

Die auch nach dieser Auffassung einzuhaltende Grenze zur Sonderabgabe zu-
gunsten von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungspro-
blemen läßt sich allerdings häufig nur schwer bestimmen. 

Gegen die Ablösung vereinbarungsfähiger Verpflichtungen nach § 11 Abs. 1 S. 2 
Nr. 2 BauGB spricht aber weder der Wortlaut noch der Gesamtzusammenhang 
der Regelung. Zwar fordert § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB die Förderung oder 
Sicherung der mit dem konkreten Bebauungsplanverfahren verfolgten Ziele. Der 



 162
 
 
erforderliche konkrete Gebietsbezug eines Bebauungsplans führt jedoch grund-
sätzlich nicht dazu, daß bei der Umsetzung der planerischen Erfordernisse Maß-
nahmen, die außerhalb des Plangebiets durchgeführt werden sollen, unberück-
sichtigt bleiben müssen. So werden z.B. Ausgleichsmaßnahmen und Folgeein-
richtungen häufig auf Flächen außerhalb des Plangebiets realisiert. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 100 f. 

In gleicher Weise sollte die Gemeinde die Möglichkeit haben, in einem Baugebiet 
von der Errichtung von Sozialwohnungen abzusehen und diese im Rahmen ei-
nes Gesamtkonzepts an bestimmten Stellen des Gemeindegebiets zu konzen-
trieren. Dies gilt jedenfalls insoweit, als die Gemeinde dem Gebot des § 1 Abs. 5 
S. 2 Nr. 2 BauGB Rechnung trägt, daß einseitige Bevölkerungsstrukturen, d.h. 
eine „Ghetto-Bildung“ vermieden werden soll. Anderenfalls wäre die Folge, daß 
in besonders hochwertigen Baugebieten für „Reiche“ im Unterschied zu anderen 
„normalen“ Wohngebieten der Vorhabenträger weder verpflichtet werden könnte, 
Sozialwohnungen zu errichten, noch dazu verpflichtet werden könnte, eine sol-
che Pflicht durch Zahlung eines einmaligen Geldbetrages „abzulösen“. Ein sol-
ches Ergebnis dürfte kommunalpolitisch kaum vermittelbar sein.  

Vgl. Badische Zeitung vom 21.10.2000: „Luxus-
baugebiet profitiert“. 

Es entspricht auch nicht dem Sinn und Zweck der Förderungsklausel des § 11 
Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB.  

So im Ergebnis auch Birk, Städtebauliche Verträ-
ge, 4. Aufl. 2002, S. 187 f.  

4. Bindungen zur Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung 

Nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB kann die Gemeinde Verträge zur Deckung 
des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung abschließen. Hierzu kommen 
in der Praxis häufig die sogenannten Einheimischenmodelle zur Anwendung. 
Als Einheimischenmodelle werden solche Verträge zwischen Gemeinde und Drit-
ten verstanden, die schon im Vorfeld der Bauleitplanung sicherstellen sollen, daß 
bei der Bebauung neuer, in der Regel bisher im Außenbereich gelegener 
Grundstücke Ortsansässige bevorzugt zum Zuge kommen. 

Vgl. BayVGH, U. v. 22.12.1998 - 1 B 94.3288 -, 
NVwZ 1999, S. 1008, 1009. 

Grund für die Schaffung von Einheimischenmodellen ist die Tatsache, daß sich 
einheimische Bauplatzbewerber gerade in der Nähe von Ballungszentren oder in 
landschaftlich reizvollen Erholungsgebieten vielfach nicht gegen kapitalkräftige 
„Zugezogene“ durchsetzen können. Um die kontinuierliche Entwicklung der Ge-
meinde unter Anknüpfung an die Ortsverbundenheit der Einwohner zu fördern, 
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verfolgen solche Gemeinden oft das Ziel, Einheimischen „bezahlbare“ Bauplätze 
zur Verfügung zu stellen und den Anstieg der Bodenpreise zu dämpfen. Grund-
sätzlich kommen folgende Einheimischenmodelle in Betracht: 

• Sog. Einheimischenmodelle ohne gemeindlichen Zwischenerwerb; 

• Zwischenerwerbsmodell, bei dem die Gemeinde das Grundstückseigentum 
zunächst erwirbt und dann selbst weiterveräußert; 

• Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke aus dem Bestand. 

a) Einheimischenmodelle ohne gemeindlichen Zwischenerwerb 

Einheimischenmodelle ohne gemeindlichen Zwischenerwerb arbeiten mit einem 
bloßen Recht der Gemeinde zum Erwerb des Grundstücks, und zwar entweder in 
Form eines Verkaufsangebots durch den Eigentümer („Weilheimer Modell“) oder 
als dinglich abgesichertes An- oder Vorkaufsrecht der Gemeinde („Traunsteiner 
Modell“). 

aa) Das Weilheimer Modell 

Nach dem Weilheimer Modell macht die Gemeinde die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans davon abhängig, daß der oder die Grundstückseigentümer der Ge-
meinde ein auf 10 Jahre befristetes, notariell beurkundetes Verkaufsange-
bot für ihre Grundstücke zu einem vom Gutachterausschuß festgesetzten Kauf-
preis machen und eine entsprechende Auflassungsvormerkung zur Eintragung in 
das Grundbuch bewilligen. Die Gemeinde verpflichtet sich, das Angebot nicht 
anzunehmen, solange der Grundstückseigentümer das Grundstück selbst 
nutzt oder es an einen Einheimischen veräußert. Um zu verhindern, daß der 
einheimische Erwerber seinerseits das Grundstück an einen Ortsfremden mit 
Gewinn weiterveräußert, macht die Gemeinde die Zustimmung zu dem Verkauf 
allerdings davon abhängig, daß der Erwerber bereit ist, die Einheimischenbin-
dung des Grundstücks zu übernehmen. 

Häufig wird zusätzlich eine Baupflicht vereinbart, damit der Eigentümer die 
Grundstücke nach Überplanung nicht als Vorratsfläche in Reserve halten kann. 

Das BVerwG hat in seinem Urteil vom 11.02.1993 die Rechtmäßigkeit des Weil-
heimer Modells geprüft und bestätigt, wobei es den Vertrag als zivilrechtlichen 
Vertrag qualifiziert hat. 

Vgl. BVerwG, U. v.11.02.1993 - 4 C 18.91 -, 
BVerwGE 92, S. 56, 63; vgl. hierzu die Anmerkun-
gen von Grziwotz, DNotZ 1994, S. 69 und Jach-
mann, MittBayNot 1994, S. 93. 

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts ist der Vertrag nicht nach 
§ 134 BGB wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot nichtig. Als Verbots-
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gesetz käme ohnehin nur das BauGB in Frage. Das BauGB verhalte sich zu der 
mit dem Weilheimer Modell intendierten Eigentümerstruktur neutral und begrün-
de auch in seiner Gesamtkonzeption kein Verbot i.S.d. § 134 BGB, außerhalb 
des BauGB auf die Entwicklung der Eigentümerverhältnisse in einem Baugebiet 
vertraglich Einfluß zu nehmen.  

Das Weilheimer Modell sei auch mit Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG vereinbar. Die Vor-
schrift erlaube es, die kontinuierliche Entwicklung der Gemeinde mit der Anknüp-
fung an die Ortsverbundenheit der Einwohner zu fördern. Ein Einheimischenmo-
dell verstoße nur dann gegen Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG, wenn es darauf angelegt 
sei, „Nichteinheimische“ von einer Integration auszuschließen oder gar von dem 
Gemeindegebiet fernzuhalten. Maßgebliches Kriterium hierfür sei, ob innerhalb 
des Gemeindegebiets ausreichend Bauplätze „ohne Einheimischenbindung“ zur 
Verfügung stünden.  

Der Vertrag verstoße auch nicht gegen Art. 3, 11 und 14 GG. Ein Verstoß gegen 
den Gleichheitsgrundsatz sei nicht gegeben, da die Gemeinde allen Eigentümern 
von Grundstücken im Plangebiet die Bindung an das „Weilheimer Modell“ abver-
langt habe. Die Inanspruchnahme der grundrechtlich durch Art. 11 Abs. 1 GG 
geschützten Freizügigkeit sei nicht von der Frage abhängig, ob und wie Eigen-
tum an Grund und Boden erworben werden könne, auch wenn sie die Entschei-
dung von Personen, sich in einem bestimmten Ort anzusiedeln, beeinflussen 
könne. Ein Verstoß gegen Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG scheide deshalb aus, da dem 
Eigentümer durch die vertragliche Beschränkung des erwerbsberechtigten Käu-
ferkreises bei Veräußerung seines Grundstücks lediglich die verfassungsrechtlich 
nicht geschützte Chance genommen werde, den höchstmöglichen Grundstücks-
preis zu erzielen. 

Auch ein nach § 138 BGB unzulässiges Koppelungsgeschäft sei nicht gegeben. 
Zwischen der wirtschaftlichen Gegenleistung des Bürgers und dem Verwaltungs-
handeln der Gemeinde liege im Falle des „Weilheimer Modells“ ein bestimmter 
innerer Zusammenhang vor. Die Gemeinde habe zwar die Durchführung des 
Bebauungsplans davon abhängig gemacht, daß ihr alle Grundstückseigentümer 
in dem betroffenen Bereich ein Grundstückskaufangebot nach Maßgabe des 
„Weilheimer Modells“ unterbreiten. Dieses Vorgehen diene jedoch der Erfüllung 
einer gemeindlichen Aufgabe und sei den gesamten Umständen nach auch nicht 
unangemessen. Durch die Ausweisung des fraglichen Bereichs als Wohngebiet 
habe das vor Inkrafttreten des Bebauungsplans im Außenbereich gelegene 
Grundstück immerhin eine nicht unerhebliche Wertsteigerung erfahren. Die 
Grundstückspreise für baureife Grundstücke seien in aller Regel höher als für 
andere. Auch die vereinbarte Bindungsfrist von 10 Jahren schränke den Eigen-
tümer nicht unverhältnismäßig ein und sei zur mittelfristigen Zielsicherung der 
Interessen der Gemeinde erforderlich. 

Vgl. BVerwG, U. v. 11.02.1993 - 4 C 18.91 -, 
BVerwGE 92, S. 56. 
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Gegen dieses Urteil erhobene Bedenken, die Anwendung eines Einheimischen-
modells behindere die Ausübung verfassungs- und gemeinschaftsrechtlicher 
Freizügigkeitsrechte, haben sich im Gesetzgebungsverfahren zur Novellierung 
des BauGB nicht durchsetzen können. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 11 Rdnr. 23 m.w.N. 

In der Folge haben sich viele Gemeinden an das Weilheimer Modell angelehnt. 
Eine entsprechende Vertragsgestaltung sieht in den entscheidenden Passagen 
z.B. wie folgt aus: 

 „Herr/Frau .... – im folgenden auch Verkäufer 
genannt – bietet der Gemeinde ... – im fol-
genden auch Käuferin genannt – oder von ihr 
zu benennenden Dritten den Abschluß des 
nachstehenden Kaufvertrages an. An dieses 
Angebot hält sich der Anbietende gebunden 
bis zum ... 

 Die Gemeinde darf nur Dritte benennen, wel-
che in den Richtlinien der Gemeinde für die 
Vergabe von Bauplätzen vom ... aufgeführt 
sind. ...  

 Der Verkäufer verpflichtet sich, solange er an 
das Angebot gebunden ist, ohne Zustimmung 
der Gemeinde keine Verpflichtungs- oder Ver-
fügungsgeschäfte über dieses Grundstück 
oder Grundstücksteile abzuschließen. Ihm ist 
bekannt, daß eine Verfügung über das 
Grundstück insoweit unwirksam wäre, als sie 
den Anspruch der Gemeinde vereiteln oder 
beeinträchtigen würde. 

 Die Gemeinde nimmt von dem Angebot 
Kenntnis. Sie verpflichtet sich, davon keinen 
Gebrauch zu machen, wenn der Verkäufer 
das Grundstück binnen einer Frist von 
10 Jahren ab heute weiter selbst nutzt oder an 
jemand veräußert, der die Richtlinien der Ge-
meinde für die Vergabe von Bauplätzen vom 
... erfüllt. 

 Die Gemeinde wird der Veräußerung an die in 
den Richtlinien vom ... genannten Personen 
jedoch nur zustimmen, wenn diese der Ge-
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meinde gegenüber über ihre Grundstücke e-
benfalls ein Kaufangebot wie der Verkäufer 
gemacht haben. Dies gilt insbesondere auch 
bei Übertragung des Grundstücks an Angehö-
rige ...“ 

Die Richtlinien für die Vergabe von Bauplätzen der Gemeinde, auf die in dem 
dargestellten notariellen Kaufangebot verwiesen wird, knüpfen den Status als 
Einheimischer an die Voraussetzung, daß 

• der Bewerber seit mindestens 5 Jahren in der Gemeinde mit Hauptwohnsitz 
gemeldet ist und dort tatsächlich wohnt oder 

• der Bewerber in der Gemeinde geboren oder aufgewachsen ist und sein 
Wegzug durch Heirat, Beruf oder mangelnde Wohnung in der Gemeinde be-
dingt war oder 

• der Bewerber seinen Arbeitsplatz seit mindestens 5 Jahren in der Gemeinde 
hat. 

Ferner darf der Bewerber in den letzten 20 Jahren keinen baureifen Grundbesitz 
(bebaute oder bebaubare Grundstücke oder Haus) gehabt haben, wobei eine 
Eigentumswohnung nicht als baureifer Grundbesitz zählt. 

Die Ausgestaltung der Richtlinien zur Vergabe von Bauplätzen ist allerdings von 
Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. So gelten z.B. in manchen Gemeinden 
Bewerber bereits dann als Einheimische, wenn sie seit mindestens 2 Jahren in 
der Gemeinde mit Hauptwohnsitz gemeldet sind und dort tatsächlich wohnen.  

Bei dem Erlaß der Richtlinien handelt es sich kommunalrechtlich nicht um ein 
Geschäft der laufenden Verwaltung. Die Richtlinien stellen grundsätzlich nur 
dann eine hinreichende Grundlage für die Vergabe von Bauplätzen dar, wenn sie 
vom Gemeinderat (u.U. auch von einem beschließenden Ausschuß) beschlossen 
worden sind. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 09.12.1999 - 
5 S 2051/98 -, NVwZ-RR 2000, S. 837; vgl. auch 
VGH Baden-Württemberg, U. v. 01.08.1996 - 5 S 
3300/95 -, NVwZ-RR 1997, S. 677, jeweils zur 
„straßenrechtlichen Gestaltungsfreiheit“ der Ge-
meinde. 

bb) Das Traunsteiner Modell 

Bei dem sogenannten Traunsteiner Modell macht die Gemeinde die Ausweisung 
von Bauland davon abhängig, daß sich die im Plangebiet befindlichen Grund-
stückseigentümer durch notariellen Vertrag verpflichten, Verpflichtungs- und Ver-
fügungsgeschäfte über jedes einzelne Baugrundstück nur mit Zustimmung der 
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Gemeinde zu schließen. Bestandteil dieses Vertrages sind ferner die Richtlinien 
der Gemeinde über die Vergabe von Bauplätzen sowie ein Höchstpreis, für den 
ein Grundstück verkauft werden kann. Danach wird die Zustimmung der Ge-
meinde in der Regel nur erteilt, wenn die Veräußerung an einen Einheimischen 
erfolgt und der Kaufpreis zudem den vereinbarten Höchstpreis nicht überschrei-
tet. Die Gemeinde kann die Zustimmung zu einer Veräußerung dagegen versa-
gen, wenn die Grundstücke vertragswidrig nicht an Ortsansässige veräußert 
werden oder der Eigentümer sich nicht an den vereinbarten Kaufpreis hält. Zur 
Sicherung der Vertragserfüllung wird ein preislimitiertes dinglich abgesichertes 
An- oder Vorkaufsrecht zugunsten der Gemeinde vereinbart.  

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 114 f.; Schmucker, in: 
Glück, Mehr Bauland ist möglich, 1981, S. 77 ff. 

Die Vertragskonstruktion beruht also auf einem Ankaufsrecht, bei dem jedoch 
der Kaufpreis limitiert wird. Die Begrenzung des Kaufpreises erfolgt häufig auf 
70 % des im Grundstücksverkehr mit Nichteinheimischen üblichen Kaufpreises. 

Vgl. Grziwotz, JuS 1999, S. 36. 

Höchstpreisklauseln auch bei Verkäufen an Einheimische verfolgen den 
Zweck, der ortsansässigen Bevölkerung den Erwerb preisgünstiger bezahlbarer 
Grundstücke zu ermöglichen. Die Festlegung des Höchstpreises kann sich an 
dem Sondermarktniveau des Grundstücksverkehrs unter Einheimischen orientie-
ren. 

Vgl. Grziwotz, JuS 1999, S. 37. 

Im übrigen können Höchstpreisklauseln auch zur Förderung anderer legitimer 
öffentlicher Ziele vereinbart werden, die die Gemeinde mit der Bauleitplanung 
verfolgt. Dies gilt z.B. für eine beabsichtigte Förderung junger Familien unabhän-
gig von ihrem Einheimischenstatus. 

cc) Modelle, die auf der Grundlage des Weilheimer Modells weiterentwickelt wor-
den sind 

Das Weilheimer Modell ist inzwischen von einzelnen Gemeinden weiterentwickelt 
worden. Dabei sind die Bindungen der Eigentümer teilweise beträchtlich ver-
stärkt worden. Verschärft worden sind insbesondere folgende Regelungen: 

• Verlängerung der Bindungsfrist von 10 Jahren auf 15 Jahre, 20 Jahre und 
mehr. 

• Festlegung eines Kaufpreises in dem Verkaufsangebot des Grundstücksei-
gentümers, der deutlich unter dem Preis liegt, zu dem die Gemeinde selbst 
eigene Bauplätze im Rahmen ihrer sozialen Bodenpolitik an wohnberechtigte 
Einheimische verkauft. 
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• Einführung eines Wahlrechts der Gemeinde, im Fall der Nichterfüllung von 

Verpflichtungen durch den Grundstückseigentümer anstelle der Angebotsan-
nahme alternativ auch die planungsbedingte Bodenwertsteigerung (ohne 
Gebäude sowie Erschließungs- und Anliegerbeiträge) durch Zahlung eines 
Geldbetrages abzuschöpfen. 

Ob und inwieweit die dargestellten Verschärfungen rechtlich zulässig sind, ist 
bislang nicht höchstrichterlich geklärt worden. Es spricht aber vieles dafür, daß 
eine bis zu 20 Jahre dauernde Angebotsbindung sich noch im Rahmen der 
Angemessenheit hält.  

So BayVGH, U. v. 22.12.1998 - 1 B 94.3288 -, 
NVwZ 1999, S. 1008, 1012: Die Bindung müsse 
von einer gewissen Dauer sein, um ihren Zweck 
überhaupt erfüllen zu können; weitergehend OLG 
München, U. v. 02.11.2000 - 1 U 2072/00 -, Mitt-
BayNot 2001, S. 98, wonach ein Ankaufsrecht für 
die Dauer von 25 Jahren bei Verstoß gegen eine 
Fremdenverkehrsdienstbarkeit zulässig ist; vgl. 
auch LG Traunstein, U. v. 28.07.1998 - 6 O 
2744/97 -, DNotI-Report 1998, S. 218; Deutrich, 
MittBayNot 1996, S. 201, 202; Grziwotz, Bauland-
erschließung, 1993, S. 215; Jachmann, MittBayNot 
1994, S. 93, 108. 

Ob der Kaufpreis im Verkaufsangebot des Grundstückseigentümers deutlich 
niedriger festgelegt werden kann als der Preis, zu dem die Gemeinde selbst 
eigene Bauplätze im Rahmen ihrer sozialen Bodenpolitik an wohnberechtigte 
Einheimische verkauft, ist umstritten. Gleiches gilt für alternative Gewinnab-
schöpfungsklauseln im Falle eines Vertragsverstoßes.  

Die Rechtsprechung kommt bei der Prüfung der Zulässigkeit derartiger Klauseln 
und deren dogmatischer Einordnung zu unterschiedlichen Ergebnissen.  

Ablehnend OLG Koblenz,  U. v. 05.11.1997 - 7 U 
370/97 -, DNotI-Report 1998, S. 25: Die zinslose 
Zahlung von lediglich 90 % des gezahlten Kauf-
preises im Falle der Ausübung eines Wieder-
kaufsrechts durch die Gemeinde sei unangemes-
sen; LG Karlsruhe,  U. v. 13.02.1997 - 8 O 516/96 
-, DNotZ 1998, S. 483 mit Anmerkung Busse: Ein 
gewisser Abschlag vom Verkehrswert oder eine 
Vertragsstrafe sei zwar zulässig, nicht jedoch die 
Vereinbarung eines Wiederkaufspreises in Höhe 
des halben Verkehrswerts (des errichteten Gebäu-
des); zustimmend LG Traunstein, U. v. 28.07.1998 
- 6 O 2744/97 -, DNotI-Report 1998, S. 218: Die 
Abschöpfung der Wertsteigerung des Grundstücks 
ohne Gebäude bei einem Verstoß gegen die Ein-
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heimischenbindung sei nicht unangemessen; ähn-
lich LG Traunstein, U. v. 29.10.1998 - 7 O 3458/98 
-, NVwZ 1999, S. 1026, OLG Celle, U. v. 
13.02.1998 - 4 U 87/97 -, DNotI-Report 1999, 
S. 70: Eine formularmäßige Vertragsstrafenrege-
lung sei zulässig; vgl. auch OLG München, U. v. 
09.12.1998 - 3 U 2031/98 -, NVwZ 1999, S. 1025: 
Könne die Gemeinde anstelle eines Wiederkaufs-
rechts einen Zahlungsanspruch geltend machen, 
werde dieser der Höhe nach auf den wirtschaftli-
chen Wert begrenzt, der ihr bei Ausübung des 
Wiederkaufsrechts zugute käme; nach OLG Mün-
chen, U. v. 02.11.2000 - 1 U 2072/00 -, MittBayNot 
2001, S. 98 f., ist ein Ankaufsrecht zu 70 % des 
Verkehrswertes bei Verstoß gegen eine Fremden-
verkehrsdienstbarkeit zulässig. 

Im Ergebnis spricht einiges dafür, daß solche Sicherungsklauseln jedenfalls dann 
zulässig sind, soweit sie lediglich zu einem begrenzten Abschlag zum Verkehrs-
wert führen. Denn immerhin möchte die Gemeinde die Grundstücke grundsätz-
lich gar nicht erwerben, sondern erwartet von dem Eigentümer, daß er die Bin-
dungen des Einheimischenmodells einhält. Das Angebot und der darin festgeleg-
te niedrige Kaufpreis dient der Verwirklichung der gemeindlichen Ziele und ist nur 
als „Mittel zum Zweck“ gedacht. Jeder Eigentümer hat es selbst in der Hand, den 
Verkauf seines Grundstücks an die Gemeinde zu dem festgesetzten niedrigen 
Preis zu vermeiden.  

Der vertragsuntreue Eigentümer verdient in der Regel jedenfalls dann keinen 
Schutz, wenn er das Grundstück gleich nach Errichtung des Gebäudes vertrags-
widrig und mit Gewinn an einen Dritten veräußert. Möchte ein Eigentümer sein 
Haus allerdings aufgrund eines arbeitsplatzbezogenen Ortswechsels verkaufen 
oder vermieten, obwohl die Bindungsfrist zur Selbstnutzung noch nicht abgelau-
fen ist, erscheint eine Abschöpfung der planungsbedingten Bodenwertsteigerung 
dagegen unangemessen. 

Ähnlich auch Grziwotz, JuS 1999, S. 37. 

In solchen Fällen kommt allenfalls eine teilweise Abschöpfung des Mehrerlöses 
für den Grundstücksanteil des Kaufpreises in Betracht. 

dd) Einheimischenmodelle im Rahmen einer freiwilligen Umlegung 

Einheimischenmodelle ohne gemeindlichen Zwischenerwerb kommen auch im 
Rahmen einer freiwilligen Umlegung in Betracht. In dem Umlegungsvertrag kön-
nen Baugebote, die nur von ortsansässigen Personen erfüllt werden können, 
vereinbart werden, sofern der Mangel an Bauland in der Gemeinde erheblich und 
in anderer Weise nicht zu beheben ist sowie Einheimische besonders betroffen 
sind. 
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Vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 20.07.2000 - 
8 S 177/00 -, ZfBR 2001, S. 284: Der Personen-
kreis, der das Baugebot erfüllen dürfe, könne auch 
auf den Erwerber des Zuteilungsgrundstücks so-
wie nahe Verwandte beschränkt werden. 

Die Erfüllung der Baupflicht kann wie beim Traunsteiner Modell durch ein dinglich 
abgesichertes Ankaufsrecht zugunsten der Gemeinde gesichert werden. Wäh-
rend die Einheimischenbindungen bei den bisher dargestellten Modellen bereits 
im Vorfeld der Bauleitplanung vertraglich begründet werden, geschieht dies bei 
einem Einheimischenmodell im Rahmen einer freiwilligen Umlegung erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, der unter Umständen auch nach dem Eintritt der Plan-
reife des zugundeliegenden Bebauungsplans nach § 33 Abs. 1 BauGB liegen 
kann. 

b) Gemeindlicher Zwischenerwerb 

Ein Einheimischenmodell kann auch durch einen gemeindlichen Zwischenerwerb 
realisiert werden. Bei diesem Modell macht die Gemeinde die Ausweisung eines 
neuen Baugebiets davon abhängig, daß vor dem Aufstellungsbeschluß über den 
Bebauungsplan die gesamten Grundstücke im Plangebiet oder ein bestimmter 
Prozentsatz dieser Grundstücke an sie verkauft werden. Nach Überplanung und 
Baureifmachung werden die Grundstücke dann mit den Bindungen, die im Zu-
sammenhang mit der Vergabe gemeindeeigener Bauplätze üblich sind, an Ein-
heimische weiterverkauft.  

aa) Rechtliche Anforderungen an den Grundstückserwerb durch die Gemeinde 
im Rahmen eines Zwischenerwerbsmodells  

Die Verknüpfung zwischen Grundstückserwerb und Baulandausweisung ist 
grundsätzlich zulässig, wenn der gemeindliche Grundstückserwerb zur Realisie-
rung eines Bebauungsplans im Rahmen eines Einheimischenmodells dient. Eine 
Gemeinde darf die Erfüllung dieser rechtmäßigen öffentlichen Aufgabe mit den 
Mitteln des Privatrechts verfolgen und sich die benötigten Grundstücke im Wege 
eines Ankaufsmodells verschaffen. Dies gilt im Fall einer erstmaligen Überpla-
nung der Flächen jedenfalls dann, wenn der Verkauf allein in der freien Entschei-
dung des Eigentümers steht und nicht durch „erpresserische“ Drohungen herbei-
geführt wird. 

Vgl. BGH, U. v. 02.10.1998 - V ZR 45/98 -, NJW 
1999, S. 208, 209; vgl. auch Grziwotz, Zur Straf-
barkeit von Amtsträgern beim Abschluß städtebau-
licher Verträge, BauR 2000, S. 1437. 

Ist ein Grundstück allerdings bereits in einer eine Bebauung ermöglichenden 
Weise überplant, darf die Gemeinde eine Änderung des Bebauungsplans nicht 
von der Abtretung von einem bestimmten Teil der bislang unbebauten Flächen 
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abhängig machen. Das gilt auch dann, wenn die Gemeinde diese Flächen zu 
einem (noch) marktgerechten Preis erwerben und nach Abschluß des Bebau-
ungsplanänderungsverfahrens an einheimische Bauplatzbewerber weitergeben 
will. 

Vgl. Niedersächsisches OVG, U. v. 21.07.1999 - 1 
K 4974/97 -, NVwZ-RR 2000, S. 201.  

Verfolgt die Gemeinde dagegen rein fiskalische Interessen mit dem Ziel einer 
vollständigen oder teilweisen Abschöpfung der planungsbedingten Bodenwert-
steigerung, ist der gemeindliche Zwischenerwerb auch im Fall einer erstmaligen 
Überplanung eines Gebiets nicht gerechtfertigt. Daher ist auch ein Grundsatzbe-
schluß rechtswidrig, wonach eine Gemeinde die Ausweisung eines neuen Bau-
gebiets unabhängig von der beabsichtigten Realisierung eines Einheimischen-
modells oder einer anderen nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB zulässigen öf-
fentlichen Aufgabe generell von der Abtretung eines bestimmten Prozentsatzes 
der im Plangebiet gelegenen Grundstücksflächen abhängig macht.  

Vgl. Grziwotz, NVwZ 1996, S. 637, 640; Jäde, 
BayVBl. 1992, S. 549, 556. 

Kauft die Gemeinde Grundstücke aus rein fiskalischen Zwecken einer Planungs-
gewinnabschöpfung zur Sanierung eines notleidenden Haushalts, kann dies für 
sie auch negative steuerrechtliche Folgen haben: Die Annahme eines steuer-
pflichtigen gewerblichen Grundstückshandels liegt trotz der hoheitlichen Tätigkeit 
der Bauleitplanung durchaus nahe. Immerhin verhält sich die Gemeinde in die-
sem Fall nicht anders als ein Privater, der durch An- und Verkauf von Grundstük-
ken Gewinn erzielen will. 

Vgl. Grziwotz, Städtebauliche Verträge und ihre 
steuerrechtlichen Implikationen, Forum Woh-
nungseigentum 2000, Heft 10 m.w.N. 

Veräußert ein Eigentümer im Rahmen eines Einheimischenmodells Grundstücke 
an die Gemeinde, so ist dieser Vertrag, anders als Vereinbarungen im Rahmen 
eines Aufkaufverfahrens zur Vermeidung einer Umlegung, als privatrechtlich ein-
zuordnen. Auch bei privatrechtlichen Vereinbarungen zwischen Gemeinde und 
Grundstückseigentümer gilt allerdings das Verbot eines unzulässigen Koppe-
lungsgeschäfts.  

Vgl. BGH, U. v. 02.10.1998 - V ZR 45/98 -, NJW 
1999, S. 208, 209; BVerwG,  U. v. 11.02.1993 - 4 
C 18.91 -, BVerwGE 92, S. 56, 65; Grziwotz, 
NVwZ 1996, S. 637, 640; Busse, BayVBl 1993, 
S. 231, 232. 

Leistung und Gegenleistung müssen deshalb auch bei Grundstücksveräußerun-
gen im Rahmen eines Einheimischenmodells mit gemeindlichem Zwischener-
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werb in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Hierfür ist nur ent-
scheidend, ob die Leistungen der Parteien im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
ausgeglichen sind. 

Vgl. BGH, U. v. 02.10.1998 - V ZR 45/98 -, NJW 
1999, S. 208, 209. 

Abzustellen wäre danach grundsätzlich auf den Verkehrswert des Grundstücks 
bei Vertragsschluß, in der Regel also auf den Preis als Bauerwartungsland. 
Allerdings wird in Literatur und Rechtsprechung teilweise die Auffassung vertre-
ten, die Gemeinde dürfe die Grundstücke auch zu einem niedrigeren Preis als 
dem Verkehrswert erwerben. Eine Unterschreitung des Verkehrswertes beim 
Ankauf der Flächen sei bis zu einem bestimmten Prozentsatz (ca. 30 %) zulässig 

Vgl. Beck, Einheimischenmodelle, 1993, S. 34; 
Bleutge, MittBayNotZ 1996, S. 149, 151; Jach-
mann, MittBayNotZ 1994, S. 193, 197 

und lasse sich aus den legitimen Zielen des Einheimischenmodells herleiten.  

Vgl. BayVGH, U. v. 11.04.1990 - 1 B 85A 14.80 -, 
NVwZ 1990, S. 979, 982. 

Diese Ansicht ist jedoch zweifelhaft, da den Zielen des Einheimischenmodells 
bereits dann hinreichend Rechnung getragen wird, wenn die Gemeinde die 
Grundstücke zum Preis von Bauerwartungsland erwirbt. Daher spricht vieles da-
für, daß ein Erwerb grundsätzlich nur zum Verkehrswert zulässig ist. 

Vgl. Grziwotz, NVwZ 1996, S. 637, 240; Busse, 
BayVBl. 1993, S. 231, 232; Wolters, Der Baupla-
nungsvertrag, 1998, S. 260 ff. 

Bunzel weist allerdings zu Recht darauf hin, daß es sich in der Praxis dabei re-
gelmäßig um eine eher theoretische Frage handelt, da die Gemeinde sinnvoller-
weise mit zumindest geringfügigen Aufschlägen auf den Verkehrswert arbeiten 
wird, um die Akzeptanz und Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer zu erhöhen. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 105. 

Vielfach kann der Eigentümer dadurch zur Mitwirkung motiviert werden, daß ihm 
die Gemeinde eine Restfläche beläßt und ihm in Aussicht stellt, diese Fläche in 
das Plangebiet einzubeziehen. Insoweit fällt die planungsbedingte Bodenwert-
steigerung dem Eigentümer zu. Als vertrauensbildende Maßnahme ist es oft rat-
sam, dem Eigentümer ein vertragliches Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag für den 
Fall einzuräumen, daß seine Restfläche nicht in der vertraglich vorausgesetzten 
Weise überplant wird.  
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Praxistip: 

Zur Minimierung des gemeindlichen Vorfinanzierungsaufwandes sollte die Ge-
meinde vereinbaren, daß der Kaufpreis erst mit Planreife oder zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Bebauungsplans fällig wird. 

bb) Rechtliche Anforderungen an die Rück- oder Weiterveräußerung von Grund-
stücken durch die Gemeinde 

Nach Baureifmachung veräußert die Gemeinde die von ihr angekauften 
Grundstücke wieder. Entweder verkauft sie die Grundstücke an die ursprüngli-
chen Eigentümer zurück oder die Bauplätze werden an einheimische Bewerber 
vergeben. Die Rechtsprechung hat bislang nicht entschieden, ob der Ge-
meinde bei der Festlegung der Höhe des Kaufpreises für die Rück- oder 
Weiterveräußerung der baureifen Grundstücke im Rahmen eines Zwischen-
erwerbsmodells rechtliche Grenzen gesetzt sind. In der Literatur ist umstritten, 
ob die bei der Gemeinde als Zwischeneigentümerin von Flächen im Rahmen 
eines Einheimischenmodells eintretenden planungsbedingten Bodenwertsteige-
rungen auf die Deckung entstehender Kosten beschränkt sind oder ob die Ge-
meinde die Ankaufsmodelle auch dazu nutzen kann, Gewinne zu erwirtschaften.  

Für die Zulässigkeit einer Gewinnabschöpfung vgl. 
z.B. Grziwotz, NVwZ 1996, S. 637, 640; dagegen 
z.B. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 105. 

Die „Einheimischenbindungen“ in dem Kaufvertrag über die Rück- oder Weiter-
veräußerung der Grundstücke durch die Gemeinde sind die gleichen wie in den 
Fällen, in denen die Gemeinde Grundstücke im Rahmen eines Einheimischen-
modells aus ihrem Eigenbestand verkauft. Entsprechendes gilt für die vertragli-
che Absicherung der den Erwerbern auferlegten Bindungen. Als Sicherungsmit-
tel kommen in Betracht ein Wiederkaufsrecht der Gemeinde, eine Aufzah-
lungsklausel oder eine Kombination beider Sicherungsmittel. 

c) Grundstücksveräußerungen durch die Gemeinde und Einheimischenbindun-
gen 

Den Bindungen der Einheimischenmodelle unterliegen auch Kaufverträge, die 
die Gemeinde mit einheimischen Bauplatzbewerbern über Grundstücke aus ih-
rem Eigenbestand abschließt. Eine interessante Alternative hierzu ist häufig die 
Vergabe von Erbbaurechtsgrundstücken durch die Gemeinde. 

Vgl. Büchner/Freckmann, Wohnbaulandbereitstel-
lung und Erbbaurecht, Sachsenlandkurier 1999, 
S. 180. 
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Im Unterschied etwa zu dem „Weilheimer Modell“ wird der Vertrag dabei in der 
Regel nicht schon im Vorfeld der Bauleitplanung abgeschlossen, sondern erst, 
nachdem die Gemeinde die Grundstücke baureif gemacht hat. Nach Auffassung 
des Bayerischen VGH führt dies zu keiner anderen rechtlichen Behandlung als 
etwa beim „Weilheimer Modell“, da ein solcher Vertrag durch den späteren Ab-
schlußzeitpunkt nicht den Charakter eines flankierenden Instruments der ge-
meindlichen Bauleitplanung und Bodenpolitik verliert. 

Vgl. BayVGH, U. v. 22.12.1998 - 1 B 94.3288 -, 
NVwZ 1999, S. 1008, 1011. 

Mit der Schaffung von Einheimischenmodellen subventioniert die Gemeinde 
eine bestimmte Zielgruppe (meist einheimische Bauplatzbewerber) aus legitimen 
Gründen im öffentlichen Interesse, indem sie Grundstücke zu einem Preis ver-
kauft, der unter dem objektiven Verkehrswert liegt. Aus kommunalrechtlichen 
Gründen dürfen Gemeinden Grundstücke grundsätzlich nur zum vollen Ver-
kehrswert verkaufen. Veräußern sie – wie im Rahmen von Einheimischenmodel-
len – Grundstücke unter dem Verkehrswert, sind sie schon aus kommunalrechtli-
chen Gründen verpflichtet, die entsprechende Zweckverwendung sicherzustellen. 

Vgl. BayVGH, U. v. 22.12.1998 - 1 B 94.3288 -, 
NVwZ 1999, S. 1008, 1011; BGH, U. v. 29.11.2002 
- V ZR 105/02 -, ZIP 2003, S. 535, 539. 

Die Notwendigkeit einer Bindung ergibt sich auch aus subventionsrechtlichen 
Gesichtspunkten. Eine mit der Durchführung eines Einheimischenmodells ver-
bundene Subvention ist nur dann zulässig, wenn der „Subventionszweck“ durch 
entsprechende Bindungen zumindest für einen bestimmten Zeitraum durchge-
setzt wird. 

Vgl. BayVGH, U. v. 22.12.1998 - 1 B 94.3288 -, 
NVwZ 1999, S. 1008, 1011; Jäde, BayVBl. 1995, 
S. 283; Wagner, BayVBl. 1997, S. 539. 

Die mit der Zweckbestimmung korrespondierenden Bindungen sind notwendig, 
um einen späteren spekulativen Weiterverkauf des Grundstücks auf dem 
allgemeinen Grundstücksmarkt zu verhindern. Letztlich soll dem Erwerber die 
Möglichkeit genommen werden, den durch die Baulandausweisung ausgelösten, 
in der Regel nicht unbeträchtlichen Planungsgewinn vorzeitig, d.h. vor Ablauf der 
vertraglich vereinbarten Fristen, zu realisieren. „Wirtschaftliche Gewinner“ solcher 
Einheimischenmodelle bleiben aber letztlich doch die Käufer bzw. Erwerber, weil 
sie den wesentlichen Teil des Planungsgewinns – wenn auch erst nach Ablauf 
der Bindungsfristen – realisieren können. 

Vgl. BayVGH, U. v. 22.12.1998 - 1 B 94.3288 -, 
NVwZ 1999, S. 1008, 1011; BGH, U. v. 29.11.2002 
- V ZR 105/02 -, ZIP 2003, S. 535.  
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Zur Durchsetzung des mit dem Einheimischenmodell verfolgten Zwecks sind 
deshalb vertragliche Bindungen gerechtfertigt, die den Erwerber in einem ange-
messenem Zeitraum (15 – 20 Jahre) an der vorzeitigen Realisierung des Pla-
nungsgewinns hindern und dadurch die Durchführung des Einheimischenmodells 
sichern. Bei der Ausübung des Ermessens hat die Gemeinde zur Einhaltung des 
Übermaßverbots aber auch die besonderen Umstände des Einzelfalls und damit 
auch die persönlichen Verhältnisse des betroffenen Erwerbers zu berücksichti-
gen. 

Vgl. BGH, U. v. 29.11.2002 - V ZR 105/02 -, ZIP 
2003, S. 535, 540. 

Die Zulässigkeit von vertraglichen Bindungen und Sicherungen im Rahmen von 
Einheimischenmodellen ist nach dem BGH jedenfalls für die Verträge, die vor 
dem 31.12.1994 abgeschlossen worden sind, sind nach § 11 Abs. 2 S. 1 BauGB 
zu beurteilen. Ob die §§ 305 ff. BGB auf Verträge Anwendung finden, die nach 
diesem Zeitpunkt abgeschlossen worden sind, hat der BGH noch nicht entschie-
den.  

Der Begriff der „Angemessenheit“ nach § 9 AGB-Gesetz ist allerdings im Zu-
sammenhang mit Verträgen im Rahmen eines Einheimischenmodells ähnlich 
auszulegen ist wie der Begriff der „Angemessenheit“ in § 11 Abs. 2 S. 1 BauGB. 

Vgl. BayVGH, U. v. 22.12.198 - 1 B 94.3288 -, 
NVwZ 1999, S. 1008, 1011; zu möglichen Ausle-
gungsunterschieden vgl. BGH, U. v. 29.11.2002 - 
V ZR 105/02 -, ZIP 2003, S. 535, 538 f. 

Im einzelnen sind in dem Grundstückskaufvertrag im Rahmen eines Einhei-
mischenmodells in der Regel folgende Bindungen enthalten: 

• Baupflicht zur Errichtung eines Gebäudes innerhalb einer bestimmten Frist; 
die Vereinbarung einer Baupflicht führt allerdings möglicherweise zu einer 
Erhöhung der Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer. 

Vgl. Grziwotz, Städtebauliche Verträge und ihre 
steuerrechtlichen Implikationen, Forum Woh-
nungseigentum 2000, Heft 10. 

• Selbstnutzungspflicht innerhalb einer Bindungsfrist, die in der Regel zwi-
schen 10 und 20 Jahren liegt 

• Zustimmungserfordernis des Gemeinderats im Falle einer Veräußerung 
oder Vermietung an Dritte innerhalb einer bestimmten Bindungsfrist; dabei 
wird die Zustimmung nur bei Veräußerung oder Vermietung des Gebäudes 
an Einheimische i.S.d. Richtlinien zur Vergabe gemeindeeigener Bauplätze 
in Aussicht gestellt. 
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Es ist anerkannt, daß ein vertraglich vereinbartes Zustimmungserfordernis ein 
geeignetes und zulässiges Mittel zur Kontrolle durch die Gemeinde ist, ob der mit 
dem Vertrag verfolgte Subventionszweck eingehalten wird. Mit zunehmender 
Vertragsdauer verliert der notwendige Schutz eines Einheimischenmodells aller-
dings an sachlicher Berechtigung. Zugleich verfestigt sich die Anwartschaft des 
Erwerbers auf uneingeschränkte Verfügungsbefugnis im Laufe der Jahre immer 
mehr. Diesen Gesichtspunkten kann aber dadurch ausreichend Rechnung getra-
gen werden, daß die Voraussetzungen, unter denen die Gemeinde eine Zu-
stimmung verweigern kann, je nach der Länge der abgelaufenen Bindungs-
frist unterschiedlich beurteilt werden. Aus diesem Grund spricht vieles dafür, 
daß eine Gemeinde in den letzten Jahren der Vertragsdauer gerade in beson-
ders gelagerten Fällen flexibler reagieren muß als unmittelbar nach Vertrags-
schluß.  

Vgl. BayVGH, U. v. 22.12.1998 - 1 B 94.3288 -, 
NVwZ 1999, S. 1008, 1011 f; Wagner, BayVBl. 
1997, S. 539, 540. 

Für die Selbstnutzungsverpflichtung und das gemeindliche Zustimmungserfor-
dernis im Falle einer Veräußerung oder Vermietung stellen 10 bis 15 Jahre ohne 
weiteres angemessene Bindungszeiträume dar. Der Höchstbindungszeitraum, 
der noch als angemessen angesehen werden kann, dürfte etwa 20 Jahre betra-
gen. 

Vgl. Grziwotz, JuS 1999, S. 37; vgl. auch BayVGH,  
U. v. 22.12.1998 - 1 B 94.3288 -, NVwZ 1999, 
S. 1008, 1012, der offenbar eine Bindungsdauer 
von 20 Jahren noch nicht als die obere Grenze des 
Zulässigen ansieht. 

Die Einhaltung der vertraglichen Bindungen wird teilweise durch ein Wieder-
kaufsrecht der Gemeinde abgesichert, teilweise durch eine Aufzahlungsklausel 
oder durch eine Kombination beider Sicherungsmittel. 

5. Bindungen im Zusammenhang mit der An- und Umsiedlung sowie der Erweite-
rung von Gewerbebetrieben 

Neben den in § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB beispielhaft aufgezählten Zielen sind 
noch weitere Bindungen zulässig, wenn sie der Förderung und Sicherung der mit 
der Bauleitplanung verfolgten Ziele dienen. Hierzu gehören insbesondere Bin-
dungen im Zusammenhang mit der An- und Umsiedlung sowie der Erweiterung 
von Gewerbebetrieben. 

a) Einheimischenmodelle für Gewerbebetriebe 

Einheimischenmodelle sind nicht auf die Schaffung von Wohnraum begrenzt, 
sondern können auch für Gewerbebetriebe eingesetzt werden.  
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Vgl. BayVGH, U. v. 22.12.1998 - 1 B 94.3288 -, 
NVwZ 1999, S. 1008, 1009. 

Da § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB keine abschließende Regelung darstellt, kön-
nen auch Verträge im Zusammenhang mit der Sicherung des örtlichen Gewerbes 
abgeschlossen werden, wenn hiermit eine legitime kommunale Aufgabe verbun-
den ist. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Notwendigkeit besteht, die 
Abwanderung einheimischer Gewerbebetriebe und den damit verbundenen Weg-
fall an Arbeitsplätzen durch die Bereitstellung von Gewerbeflächen zu günstigen 
Konditionen zu verhindern. Diese Notwendigkeit ist gegeben, wenn für die Wei-
terentwicklung der Gewerbebetriebe im Gemeindegebiet keine „bezahlba-
ren“ Flächen zur Verfügung stehen.  

Vgl. BayVGH, U. v. 22.12.1998 - 1 B 94.3288 -, 
NVwZ 1999, S. 1008, 1010. 

Ein Verkauf von Gewerbegrundstücken unter dem Verkehrswert kommt insbe-
sondere an solche Gewerbebetriebe in Betracht, die auf ihren alten Betriebs-
grundstücken keine ausreichenden Erweiterungsmöglichkeiten mehr haben oder 
die aus städtebaulichen Gründen „ausgesiedelt“ werden sollen, z.B. weil sie in 
bestehenden Gemengelagen Nutzungskonflikte mit der benachbarten Wohnbe-
bauung auslösen. Möglich ist auch eine Bereitstellung verbilligter Gewerbe-
grundstücke an Existenzgründerbetriebe. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 117. 

Die städtebauliche Zuordnung dieser Ziele ergibt sich auch durch § 1 Abs. 5 S. 2 
Nr. 8 BauGB, wonach bei der Bauleitplanung insbesondere die Belange der Wirt-
schaft und die Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen zu be-
rücksichtigen sind. 

Vgl. BayVGH, U. v. 22.12.1998 - 1 B 94.3288 -, 
NVwZ 1999, S. 1008. 

Ebensowenig wie bei Einheimischenmodellen zur Schaffung von Wohnraum dür-
fen Einheimischenmodelle für Gewerbebetriebe darauf angelegt sein, ortsfremde 
Gewerbebetriebe von dem Gemeindegebiet fernzuhalten. Das setzt voraus, daß 
innerhalb des Gemeindegebiets ausreichend Betriebsgrundstücke „ohne Einhei-
mischenbindung“ zur Verfügung stehen. 

Erforderlich ist ferner, daß die Vergabe verbilligter Betriebsgrundstücke an orts-
ansässige Gewerbebetriebe nach einheitlichen Kriterien erfolgt. Zur Vermei-
dung eines Verstoßes gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 
GG empfiehlt es sich, daß der Gemeinderat bzw. der zuständige beschließende 
Ausschuß Richtlinien zur Vergabe gemeindeeigener Gewerbegrundstücke an 
einheimische Gewerbebetriebe erläßt. Dabei muß u.a. genau festgelegt werden, 
unter welchen Voraussetzungen ein Gewerbebetrieb als „einheimisch“ angese-
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hen werden kann. Dabei stellt sich u.a. die Frage, ob der Gewerbebetrieb seinen 
Sitz in der Gemeinde haben muß oder ob auch auswärtige Betriebe unter die 
Vergünstigung fallen können, die in der Gemeinde lediglich eine Filiale haben. 

Verkauft die Gemeinde Gewerbegrundstücke zu einem Preis, der unter dem ob-
jektiven Verkehrswert liegt, muß sie den hiermit verbundenen „Subventions-
zweck“ durch entsprechende Bindungen zumindest für einen bestimmten Zeit-
raum durchsetzen, um einen spekulativen Weiterverkauf der Grundstücke auf 
dem allgemeinen Grundstücksmarkt zu verhindern. Für die hierzu erforderlichen 
Bindungen und Sicherungen gelten die gleichen Maßstäbe wie für Einheimi-
schenmodelle zur Schaffung von Wohnraum.  

b) Bindungen zum Zweck des Immissionsschutzes 

Vertragliche Regelungen zum Zweck des Immissionsschutzes kommen vor allem 
im Zuge von beabsichtigten Betriebserweiterungen in Gemengelagesituationen in 
Betracht. Gemengelagen von Gewerbebetrieben und Wohnbebauung in enger 
Nachbarschaft zueinander sind meist ohnehin schon konfliktträchtig. Beabsichtigt 
ein solcher Gewerbebetrieb eine Betriebserweiterung, so verschärft sich oft das 
bereits vorhandene Konfliktpotential. Ist für die Betriebserweiterung die Aufstel-
lung oder Änderung eines Bebauungsplans erforderlich, verfolgt die Gemeinde in 
der Regel das Ziel, durch einen vorbeugenden Immissionsschutz zu erreichen, 
daß sich die Immissionsbelastung der benachbarten Wohnbebauung nicht oder 
allenfalls geringfügig erhöht, möglichst sogar verbessert. Sie darf zwar einen 
vorbeugenden Immissionsschutz mit strengeren als den vom Bundesimmissions-
schutz gesetzten Maßstäben bereits im Bebauungsplanverfahren anstreben.  

Vgl. BVerwG, U. v. 14.04.1989 - 4 C 52/87 -, 
NVwZ 1990, S. 257. 

Nicht alle geeigneten Maßnahmen des vorbeugenden Immissionsschutzes sind 
jedoch ohne weiteres auch nach dem abschließenden Katalog des § 9 BauGB im 
Bebauungsplan festsetzungsfähig. Dies betrifft etwa Regelungen des Betriebs-
ablaufs (z.B. bestimmte Fahrwege der Gabelstapler), zeitliche Beschränkungen 
des Betriebs (z.B. Verbot einer Andienung in der Nachzeit von 22.00 Uhr bis 
06.00 Uhr) oder besonders störender Betriebsteile oder Anforderungen an die 
Schalldämmung der im Betrieb eingesetzten Maschinen. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 115; VGH Baden-
Württemberg, NK- U. v. 14.11.1996 - 5 S 5/95 -, 
VBlBW 1997, S. 178. 

Zu solchen Maßnahmen des vorbeugenden Immissionsschutzes kann die Ge-
meinde den Betreiber durch Abschluß eines städtebaulichen Vertrages verpflich-
ten. Derartige Vereinbarungen sind rechtlich zulässig. Das Bundesverwaltungs-
gericht hat entschieden, daß die Gemeinde vorbeugenden Immissionsschutz 
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nicht nur mit dem Mittel der Bauleitplanung verfolgen darf, sondern auch durch 
Vertrag.  

Vgl. BVerwG, U. v. 15.12.1989 - 7 C 6/88 -, NVwZ 
1990, S. 665, 666; Stüer/König, ZfBR 2000, 
S. 528, 535, zur Konfliktbewältigung durch Vertrag. 

Vertraglicher vorbeugender Immissionsschutz kann auch für künftige, noch nicht 
konkretisierte Betriebserweiterungen vereinbart werden. Zu diesem Zweck kann 
sich die Gemeinde einen Einvernehmensvorbehalt für Baumaßnahmen einräu-
men lassen. Dabei ist es zulässig, wenn die Gemeinde die Erteilung des Einver-
nehmens nur für den Fall in Aussicht stellt, daß sich die Immissionssituation 
durch das Vorhaben nicht zu Lasten der benachbarten Wohnbebauung ver-
schlechtert, selbst wenn eine solche Verschlechterung unterhalb der Schwelle 
einer erheblichen Belastung im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
bleibt.  

Vgl. BVerwG,  U. v. 15.12.1989 - 7 C 6/88 -, NVwZ 
1990, S. 665, 666: Zulässigkeit eines Einverneh-
mensvorbehalts für Baumaßnahmen zum Zweck 
der Vermeidung einer Erhöhung der bestehenden 
Immissionsbelastung für die benachbarte Wohn-
bebauung als Gegenleistung der kommunalen 
Förderung einer Betriebserweiterung. 

Daneben kann sich der Vorhabenträger auch verpflichten, die im Bebauungsplan 
festgesetzten Schutzvorkehrungen innerhalb einer bestimmten Frist auf seine 
Kosten herzustellen. Solche nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festgesetzten Vor-
kehrungen (z.B. Errichtung einer Lärmschutzwand mit einer bestimmten Höhe 
und Länge) können zwar auch als Auflage in der Baugenehmigung verfügt wer-
den. Die Vertragslösung hat aber nicht nur den Vorzug, daß im Vertrag geeignete 
Sicherungsmittel vereinbart werden können (z.B. die Beibringung einer Vertrags-
erfüllungsbürgschaft), sondern ermöglicht es der Gemeinde auch, die Durchfüh-
rung der vereinbarten Maßnahmen bereits im zeitlichen Vorgriff auf die geplante 
Betriebserweiterung zu verlangen.  

Umgekehrt versuchen die Gemeinden manchmal, immissionsschutzrechtliche 
Konflikte durch einen vertraglichen Verzicht auf die Geltendmachung immissi-
onsschutzrechtlicher Abwehrrechte zu lösen und den Verzicht durch die Ein-
tragung einer entsprechenden beschränkt-persönlichen Dienstbarkeit ding-
lich zu sichern. Auf eine solche Idee könnte eine Gemeinde etwa dann kommen, 
wenn sie neben einem Schießstand ein Wohngebiet ausweisen und die jeweili-
gen Eigentümer dazu verpflichten will, eine Überschreitung der jeweils zulässi-
gen Immissionswerte durch den Schießstand hinzunehmen. Ein derartiger Ver-
zicht ist aber in der Regel kein taugliches Mittel, die auftretenden Nutzungs-
konflikte in einer dem Abwägungsgebot des § 1 Abs. 6 BauGB genügenden Wei-
se zu bewältigen.  



 180
 
 

Vgl. OVG Lüneburg, U. v. 04.01.1983 - 1 C 2/81 -, 
ZfBR 1983, S. 281; Boeker, Zur Lösung von Um-
weltkonflikten durch Grunddienstbarkeiten und 
Baulasten, BauR. 1985, S. 149. 

c) Verpflichtung zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen 

Nicht nur Gemeinden mit einer hohen Arbeitslosenquote verfolgen im Rahmen 
ihrer Gewerbeansiedlungspolitik häufig das Ziel, vorrangig solche Gewerbebe-
triebe anzusiedeln, die möglichst viele Arbeitsplätze anbieten. Stellt eine Ge-
meinde im Rahmen ihrer allgemeinen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der 
örtlichen Wirtschaftsstruktur und zur Schaffung oder Erhaltung von Arbeitsplät-
zen oder im Rahmen eines Einheimischenmodells für Gewerbebetriebe Gewer-
beflächen zu günstigen Konditionen bereit, müssen sich die Vorhabenträger un-
ter Umständen verpflichten, innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine bestimm-
te Anzahl von Arbeitsplätzen zu schaffen und die eingestellten Arbeitnehmer für 
einen bestimmten längeren Zeitraum dauerhaft zu beschäftigen.  

Vgl. Grziwotz, Baulanderschließung, S. 211. 

Die Einhaltung der vereinbarten Arbeitsplatzgarantie kann durch eine Aufzah-
lungsklausel gesichert werden, mit der sich der Vorhabenträger verpflichtet, im 
Falle eines Verstoßes die Differenz zwischen dem subventionierten Kaufpreis 
und dem objektiven Verkehrswert des Grundstücks nachzuzahlen. 

Vgl. BayVGH, U. v. 22.12.1998 - 1 B 94.3288 -, 
NVwZ 1999, S. 1008, 1011 m.w.N. 

Möglich ist auch, die vereinbarte Arbeitsplatzgarantie durch eine Vertragsstrafen-
klausel zu sichern. Die Sicherungen drohen allerdings leerzulaufen, wenn der 
Betrieb aufgrund schlechter Auftragslage gezwungen ist, Arbeitsplätze abzubau-
en. Kaum eine Gemeinde wird es sich kommunalpolitisch leisten können, wirt-
schaftlich angeschlagene Betriebe durch eine Aufzahlung oder eine Vertragsstra-
fe noch zusätzlich zu belasten. 

So auch Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – 
ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 117. 

Die vereinbarten Sicherungen dienen deshalb in erster Linie dem Zweck, einer 
Verlagerung von Betriebsstätten oder von Arbeitsplätzen an einen anderen 
Standort entgegenzuwirken. 

d) Verpflichtung zur Vergabe von Aufträgen an lokale Bauunternehmer und 
Handwerker 

Bürgermeister und Gemeinderat sehen es häufig sehr gerne, wenn ein Vorha-
benträger von sich aus freiwillig ortsansässige Bauunternehmer und Handwerker 
für die Errichtung seines Vorhabens beauftragt. Fraglich ist aber, ob eine Ge-
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meinde befugt ist, den Vorhabenträger in einem städtebaulichen Vertrag zu ver-
pflichten, sämtliche Aufträge oder ein bestimmtes Auftragsvolumen an lokale 
Firmen zu vergeben. Dies wäre nur möglich, wenn es sich bei der Bindung zur 
Vergabe von Aufträgen an lokale Firmen um die Förderung oder Sicherung der 
mit einem Bebauungsplan verfolgten Ziele i.S.v. § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB 
handelt würde. Das dürfte jedoch nicht der Fall sein. Obwohl ortsansässige Ge-
werbetreibende bei der Vergabe von Gewerbegrundstücken im Rahmen eines 
Einheimischenmodells für Gewerbebetriebe bevorzugt werden dürfen, spricht 
vieles dafür, daß Bindungen über die Vergabe von Aufträgen an die einheimische 
Bauwirtschaft in einem städtebaulichen Vertrag unzulässig sind, da sie keinen 
hinreichenden städtebaulichen Bezug aufweisen, sondern ausschließlich wirt-
schaftspolitisch motiviert sind.  

So auch Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – 
ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 121 ff.  

Derartige Bindungen dürften auch in rein privatrechtlichen Grundstückskaufver-
trägen unzulässig sein, die die Gemeinde außerhalb des Anwendungsbereichs 
des § 11 BauGB mit ortsansässigen Gewerbebetrieben abschließt. 

Vgl. zu den wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunk-
ten und den haushaltsrechtlichen Anforderungen 
Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 121 ff. 

6. Gestalterische Bindungen  

Praktisch bedeutsam sind ferner gestalterische Bindungen. Anforderungen an die 
Gestaltung baulicher Anlagen sind allerdings eine bauordnungsrechtliche Frage. 
Entsprechende vertragliche Vereinbarungen liegen deshalb außerhalb des An-
wendungsbereichs des § 11 BauGB.  

Gestaltungsanforderungen können gleichwohl – jedenfalls im Zuge der Veräuße-
rung gemeindeeigener Grundstücke – im Wege des Verwaltungsprivatrechts 
wirksam vereinbart werden. Es ist anerkannt, daß die Gemeinde öffentliche Zwe-
cke in einer Weise verfolgen kann, wie sie das Privatrecht zuläßt, wenn der Re-
gelung keine zwingenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. 

Vgl. BVerwG, U. v. 11.02.1993 - 4 C 18.91 -, 
BVerwGE 92, S. 56. 

Vielen Gemeinden ist es wichtig, bei der Gestaltung der geplanten Gebäude und 
ihrer Außenanlagen mitbestimmen zu können. Zwar vermag die Gemeinde hier-
auf auch über die Vorschriften einer Ortsgestaltungssatzung Einfluß zu nehmen, 
die sie auf der Grundlage der jeweiligen Landesbauordnung erlassen kann. Mög-
lich sind dabei u.a. Regelungen über die Zulässigkeit von Gaupen, die zulässigen 
Dachformen, die zulässigen Baumaterialien sowie die Anforderungen an die Ge-
staltung der Außen- und Nebenanlagen (z.B. Einfriedungen oder Stellplätze) so-
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wie von Werbeanlagen. Die Vorschriften einer Gestaltungssatzung beschränken 
sich jedoch immer auf Anforderungen an die Gestaltung einzelner Teile. Die Ge-
meinde kann deshalb über eine Gestaltungssatzung immer nur auf Details Ein-
fluß nehmen, nicht jedoch auf den gestalterischen Gesamteindruck des Vorha-
bens. In vielen Fällen wird es der Gemeinde aber in erster Linie darum gehen, 
daß der vorgesehene architektonische Entwurf insgesamt von der Gestaltung her 
in sich stimmig ist. Zur Erreichung dieses Ziels sind vertragliche Regelungen über 
die Gestaltung des Gebäudes und der Außenanlagen meist besser geeignet als 
die unflexiblen Festsetzungen einer Ortsgestaltungssatzung, die dem Architekten 
manchmal sogar unnötige Fesseln anlegen. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 126. 

Der Vorhabenträger kann sich vertraglich verpflichten, Gebäude und Außenan-
lagen in gestalterischer Hinsicht entsprechend einem von ihm vorgelegten 
und mit der Gemeinde abgestimmten architektonischen Entwurf zu errichten. 
Der Entwurf wird dem Vertrag dabei entweder als Anlage beigefügt oder es wird 
auf ihn verwiesen. Ergänzend wird hierzu in der Regel vereinbart, daß der 
Vorhabenträger von dem Entwurf nur mit vorheriger Zustimmung der Gemeinde 
abweichen darf. Derartige Regelungen kommen nicht nur bei geplanten Wohn-
bauvorhaben in Betracht, sondern auch bei gewerblichen Vorhaben. Nicht selten 
präsentiert der Träger eines gewerblichen Vorhabens dem Gemeinderat zu-
nächst einen auch gestalterisch ansprechenden architektonischen Entwurf, des-
sen Realisierung dann später unter Kostengesichtspunkten zugunsten einer 
standardisierten „Billigausführung“ zurückgestellt wird.  

Liegt ein architektonischer Entwurf zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch 
nicht vor, so wird meist über einen Einvernehmensvorbehalt festgelegt, daß die 
Gestaltung der Gebäude und der Außenanlagen vor Einreichung des Bauantra-
ges mit dem Stadtplanungsamt abzustimmen und dessen Anregungen zu erfül-
len sind. Ein solch globaler und inhaltsloser Einvernehmensvorbehalt begegnet 
aber unter dem Aspekt des Bestimmtheitserfordernisses des § 56 Abs. 1 S. 1 
VwVfG Bedenken. Danach muß grundsätzlich bereits im Vertrag selbst verein-
bart werden, unter welchen Voraussetzungen und zu welchem Zweck eine Ge-
meinde das Einvernehmen versagen darf.  

Vgl. BVerwG, U. v. 15.12.1989 - 7 C 6/88 -, NVwZ 
1990, S. 665, 667. 

Aus diesem Grund sollte in dem Vertrag der anzustrebende Gestaltungsstandard 
möglichst genau festgelegt werden. Erfüllt der architektonische Entwurf den ver-
einbarten Standard nicht, ist das Stadtplanungsamt nicht gezwungen, sein Ein-
vernehmen zu verweigern. Insoweit kann ihm in Anwendung des § 315 Abs. 1 
BGB i.V.m. § 62 VwVfG ein Bestimmungsrecht eingeräumt werden, daß ihm die 
Möglichkeit zu flexiblem Handeln eröffnet. Ein solches Bestimmungsrecht gem. 
§ 315 BGB wird durch das Bestimmtheitserfordernis des § 56 Abs. 1 S. 1 VwVfG 
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nicht ausgeschlossen. Dies ergibt sich daraus, daß es dem Stadtplanungsamt 
lediglich ermöglicht, zugunsten des Vorhabenträgers von dem an sich zu erbrin-
genden Standard aus Gründen der Billigkeit je nach Lage angemessene Abstri-
che zu machen.  

Vgl. BVerwG, U. v. 15.12.1989 - 7 C 6/88 -, NVwZ 
1990, S. 665, 667. 

Praxistip: 

Um Probleme bei der nachträglichen Bestimmung gestalterischer Anforderungen 
zu vermeiden, sollte der architektonische Entwurf des Vorhabens möglichst be-
reits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorliegen und mit der Gemeinde ab-
gestimmt sein. 

7. Ökologische Bindungen 

In zahlreichen Modellprojekten sind in den letzten Jahren bei der Entwicklung 
neuer Wohngebiete ökologische Zielsetzungen in den Vordergrund gerückt. 
Manche dieser Ziele sind inzwischen zum städtebaulichen Standard geworden. 
Dies gilt etwa für eine dezentrale Versickerung von Regenwasser, mit deren Hilfe 
die gemeindliche Kanalisation erheblich entlastet werden kann. Eine umwelt-
freundliche Versorgung von Neubaugebieten mit Wärme und Energie durch 
Blockheizkraftwerke oder Fernwärme ist inzwischen keine Seltenheit mehr. Glei-
ches gilt für eine Verpflichtung zur Verwendung ökologischer Baustoffe. In innen-
stadtnahen Wohnlagen in Großstädten ist es zum Teil gelungen, Wohngebiete 
autofrei zu halten. Modellprojekte über ein abwasserfreies Wohnen sind dem-
nächst zu erwarten.  

Zwar ist der Festsetzungskatalog des § 9 BauGB seit der BBauG-Novelle 1976 
erweitert worden, um die Gemeinden in die Lage zu versetzen, dem Umwelt-
schutz in Bebauungsplänen stärker als bisher Rechnung zu tragen.  

Vgl. BVerwG, B. v. 16.12.1988 - 4 NB 1.88 -, 
NVwZ 1989, S. 664; VGH Baden-Württemberg, B. 
v. 02.12.1997 - 8 S 1477/97 -, NVwZ-RR 1998, 
S. 554, 555. 

So ist inzwischen anerkannt, daß sich ein Teil dieser Ziele durch Festsetzungen 
im Bebauungsplan erreichen läßt (z.B. der Ausschluß einer Verwendung von 
fossilen und flüssigen Brennstoffen). Dennoch ist in vielen Fällen unsicher, ob die 
angestrebte Regelung einer Festsetzung im Bebauungsplan zugänglich ist. Da 
der Gemeinde kein Festsetzungsfindungsrecht zusteht,  

vgl. BVerwG, U. v. 11.02.1993 - 4 C 18.91 -, 
BVerwGE 92, S. 56 
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bietet sich in solchen Fällen eine „Vertragslösung“ an. Soweit die angestrebten 
ökologischen Bindungen zumindest auch städtebauliche Ziele verfolgen, können 
sie im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 
BauGB vereinbart werden.  

Vgl. BGH, U. v. 09.07.2002 - KZR 30/00 -, BWGZ 
2002, S. 960, 961, wonach eine Fernabnahmever-
pflichtung zulässig ist, da sie gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
23 BauGB auch in der Bauleitplanung festsetzbar 
wäre; Stüer/König, ZfBR 2000, S. 528, 531, zur 
Möglichkeit der Vereinbarung über § 9 BauGB hin-
ausgehender städtebaulicher Ziele. 

In gleicher Weise können Vereinbarungen über ökologische Bindungen im Zuge 
der Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke im Wege des Verwaltungspri-
vatrechts getroffen werden, und zwar auch dann, wenn die Regelung lediglich 
allgemeinen umweltpolitischen Zielen dient.  

Vgl. BGH, U. v. 09.07.2002 - KZR 30/00 -, BWGZ 
2002, S. 960. 

Die dogmatische Abgrenzung zwischen dem Regelungsbereich des § 11 Abs. 1 
S. 2 Nr. 2 BauGB und der ohnehin sehr unpräzisen Lehre vom Verwaltungspri-
vatrecht ist allerdings bislang weitgehend ungeklärt.  

Vgl. Brohm, JZ 2000, S. 321. 

Für die Frage, ob ein Modellprojekt mit ökologischer Zielsetzung initiiert werden 
soll, bildet die Akzeptanz der Bauwilligen ein wichtiges Kriterium. Die Bereit-
schaft, ökologische Vorgaben zu akzeptieren, ist erfahrungsgemäß nicht in allen 
Gemeinden in gleicher Weise ausgeprägt. Je weiter die ökologischen Vorgaben 
von herkömmlichen Siedlungsmodellen abweichen, desto höher ist außerdem 
der Beratungs- und Betreuungsaufwand der Bauinteressenten zu veranschlagen. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 128. 

Praktisch bedeutsam sind vor allem folgende ökologische Bindungen: 

a) Umweltfreundliche Versorgung mit Wärme und Energie sowie Senkung des 
Energiebedarfs 

Vereinbarungen über eine umweltfreundliche Versorgung mit Wärme und Ener-
gie können sowohl aus allgemein umweltpolitischen Gründen (Schonung nicht 
erneuerbarer Energiequellen, Reduzierung des klimaschädlichen CO2-
Ausstoßes) als auch aus städtebaulichen Gründen getroffen werden. Letzteres 
setzt voraus, daß die Gemeinde über ein städtebauliches Konzept zur Reduzie-
rung von Luftschadstoffen verfügt. Nach Auffassung des Bundesverwaltungsge-
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richts ist ein städteplanerisches Konzept einer Gemeinde, das mit der Festset-
zung von Verbrennungs- bzw. Verwendungsverboten bezweckt, nach und nach 
im gesamten Stadtgebiet die Gebäudeheizungen auf Fernwärme, Strom oder 
Gas umzustellen, jedenfalls dann vernünftigerweise geboten und damit erforder-
lich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB, wenn es von einer starken lufthygienischen 
Vorbelastung des Stadtgebiets ausgeht. Eine starke lufthygienische Vorbela-
stung ist immer dann anzunehmen, wenn es sich um städtische Verdichtungs-
räume handelt, die vor allem durch Kraftfahrzeugverkehr und durch Heizgase im 
Winter erheblichen Luftverunreinigungen ausgesetzt sind.  

Vgl. BVerwG, U. v. 22.01.1993 - 8 C 46.91 -, DVBl. 
1993, S. 669, 670 f. 

Ein weiteres Indiz hierfür ist, daß die jeweilige Stadt oder Gemeinde in die Liste 
der Smogwarngebiete durch die Landesregierung aufgenommen ist.  

Vgl. Stühler, VBlBW 1996, S. 328, 332 m.w.N. 

Zur Erreichung der umweltpolitischen und/oder städtebaulichen Ziele können die 
Gemeinden versuchen,  

• den Energiebedarf neuer Wohngebiete von vornherein niedrig zu halten  
und/oder 

• eine umweltfreundliche Versorgung mit Wärme und Energie sicherzustellen. 

Der Energiebedarf läßt sich u.a. senken durch eine vertragliche Verpflichtung  

• zur Errichtung von Niedrigenergiehäusern mit einer strikten Beschränkung 
des rechnerischen Heizwertes KWh pro qm Wohnfläche oder 

• zur Errichtung von Solarhäusern. 

Vgl. hierzu im einzelnen Denny/Spangenberger, 
UPR 1999, S. 331, 334. 

Solche Vereinbarungen sind jedenfalls dann nicht unangemessen, wenn sich die 
höheren Herstellungskosten durch einen niedrigeren Energieverbrauch innerhalb 
eines noch überschaubaren Zeitraums (in der Regel 20 Jahre) wieder amortisie-
ren.  

Eine umweltfreundliche Versorgung mit Wärme und Energie kann z.B. gewähr-
leistet werden durch vertragliche Vereinbarung über 

• eine Verpflichtung zum Bezug aus Wärme von einem Blockheizkraftwerk 
oder einem Fernwärmenetz,  

so ausdrücklich BGH,  U. v. 09.07.2002 - KZR 
30/00 -, BWGZ 2002, S. 960: kein Wettbewerbs-
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verstoß nach § 1 UWG; aA noch die Vorinstanzen 
Schleswig-Holsteinisches OLG, U. v. 11.07.2000 - 
6 U Kart 78/99 -, MDR 2000, S. 1088 sowie LG 
Kiel, U. v. 10.11.1999 - 14 0 Kart. 125/99 -; zu den 
Anforderungen der Begründung eines Anschluß- 
und Benutzungszwangs für die Fernwärmeversor-
gung durch Satzung vgl. VGH Baden-
Württemberg, U. v.11.11.1981 - 3 S 1742/81 -, 
VBlBW 1982, S. 235; VGH Baden-Württemberg,  
U. v. 23.07.1981 - 2 S 1569/80 -, VBlBW 1982, 
S. 54; Cronauge, Anschluß- und Benutzungs-
zwang für Fernwärme, Städte- und Gemeinderat 
1984, S. 318. 

• eine Verpflichtung zum Bezug von Erdgas, 

vgl. hierzu Schreiben des Innenministeriums Ba-
den-Württemberg vom 17.07.1996 - 2-2200.0./20 - 
im Einvernehmen mit dem Wirtschaftsministerium 
an den Südwestverband Brennstoff- und Mineral-
ölhandel in Mannheim, BWGZ 1996, S. 600: Eine 
Verpflichtung zum Erdgasbezug im Rahmen des 
Verkaufs gemeindeeigener Bauplätze, die wie der 
Grundstückskaufvertrag privatrechtlich einzustufen 
sei, verstoße nicht gegen ein gesetzliches Verbot 
und könne zur Verfolgung der städtebaulichen und 
umweltpolitischen Zielsetzungen auch über das 
Maß hinaus vereinbart werden, das die Gemeinde 
bei einseitigem hoheitlichen Handeln zugrunde le-
gen darf; dies gelte selbst dann, wenn im wirt-
schaftlichen Interesse der Gemeinde zugleich eine 
Bezugsverpflichtung von den städtischen Versor-
gungseinrichtungen vorgesehen sei; vgl. auch 
Quecke, Grundstücksverträge der Gemeinden mit 
der Verpflichtung zum Erdgasbezug, VBlBW 1998, 
S. 44; Stühler, Neue Entwicklungen beim Verwen-
dungsverbot gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB, 
BWGZ 2000, S. 454, 455 f. 

• den Bezug von umweltfreundlichem Regio-Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen wie Wasserkraft oder Windkraft mit einem bestimmten 
Anteil von Solarstrom, 

• den Ausschluß der Verwendung von fossilen oder flüssigen Brennstof-
fen oder 

vgl. VGH Baden-Württemberg, B.v. 08.12.1997 - 
8 S 1477/97 -, NVwZ-RR 1998, S. 554: Die Ver-
wendung von fossilen oder flüssigen Brennstoffen 
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könne gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB aus beson-
deren städtebaulichen Gründen im Rahmen des 
vorbeugenden Emissionsschutzes auch in den 
Festsetzungen des Bebauungsplans ausgeschlos-
sen werden; eine solche Festsetzung verstoße 
nicht gegen EG-Recht; allgemein zu § 9 Abs. 1 
Nr. 23 BauGB vgl. Stühler, VBlBW 1996, S. 328 
sowie ders., BWGZ 2000, S. 454. 

• eine Positivliste der zugelassenen Brennstoffe. 

Vgl. OVG Münster, NVwZ-RR 1999, S. 101: Zuläs-
sig sei auch die Festsetzung einer Positivliste der 
zugelassenen Brennstoffe im Bebauungsplan; 
Dolde/Menke, NJW 1999, S. 1070, 1079. 

Ob derartige Vereinbarungen über eine umweltfreundliche Versorgung mit Wär-
me und Energie angemessen sind, hängt u.a. von der Höhe der hiermit verbun-
denen Mehrkosten im Vergleich zu einer herkömmlichen Wärme- oder Energie-
versorgung ab. Hierzu sollte die Gemeinde entsprechende Vergleichsberech-
nungen vornehmen. 

b) Autofreies Wohnen 

Ökologisch fortschrittliche Gemeinden unternehmen mittlerweile gar nicht mehr 
so selten den Versuch, neue Wohnbaugebiete ganz oder teilweise autofrei zu 
entwickeln. Die radikale Variante sieht so aus, daß sich die späteren Erwerber 
oder Mieter gegenüber der Gemeinde vertraglich verpflichten müssen, auf den 
Gebrauch eines privaten Autos ganz zu verzichten. 

Vgl. hierzu Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträ-
ge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 132; Derle-
der, Zur Zulässigkeit privatrechtlicher Bindungen 
der Mieter oder Erwerber von Häusern und Woh-
nungen zugunsten eines autofreien Wohnens in 
einer neu geplanten Wohnsiedlung, in: Senator für 
Umweltschutz und Stadtentwicklung (Hrsg.), Woh-
nen ohne (eigenes) Auto, Bremer Beiträge zur 
Stadtentwicklung 2, 1995. 

Derart weitgehende Bindungen dürften in der Regel die Grenze der Angemes-
senheit sogar dann überschreiten, sofern die Gemeinde den Erwerbern die 
Grundstücke zu einem besonders günstigen Preis verkauft. Selbst in Bremen 
blieb das Modell allerdings mangels Nachfrage Theorie.  

Autofrei wohnen muß nicht zwingend bedeuten, ohne Auto zu leben. Eine 
vertragliche Verpflichtung zum autofreien Wohnen kann sich auch darauf be-
schränken, Stellplätze aus dem Wohngebiet fernzuhalten. 
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Vgl. hierzu Walker, Handbuch städtebauliche Ver-
träge Bd 1, S. 271 ff. 

Dieses Modell wendet z.B. die Stadt Freiburg bei der Entwicklung des Wohnge-
biets „Vauban“ an. Hierzu hat die Stadt Freiburg durch eine Satzung nach § 74 
Abs. 2 Nr. 4 LBO Baden-Württemberg ein Stellplatzbauverbot auf dem Bau-
grundstück erlassen und auf der Grundlage dieser Satzung nach § 9 Abs. 1 
Nr. 22 BauGB eine Parkierungsgemeinschaft im Bebauungsplan festgesetzt. Die 
Autos der Bewohner sollen dabei alle in einem Quartiersparkhaus am Eingang 
des Gebiets geparkt werden. Für den nötigen Stellplatznachweis müssen sich die 
Käufer der gemeindeeigenen Bauplätze vertraglich verpflichten, zugleich ent-
sprechende Stellplätze in dem Quartiersparkhaus zu erwerben. Diese Verpflich-
tung gilt allerdings nur für Bewohner mit Auto. Solange der Nutzer einer Woh-
nung darauf verzichtet, ein eigenes Kraftfahrzeug zu halten, wird die Erfüllung 
der Stellplatznachweispflicht für den Wohnungseigentümer ausgesetzt. 

Vgl. hierzu im einzelnen Walker, Handbuch städ-
tebauliche Verträge Bd. 1, S. 272 f. 

Um die Kosten für den Erwerb eines Stellplatzes im Quartiersparkhaus zu spa-
ren, haben einige Bewohner allerdings vor Vertragsabschluß ihre Autos auf Ver-
wandte umgemeldet und parken jetzt in dem benachbarten Wohngebiet.  

Indessen verstößt diese Variante einer vertraglichen Verpflichtung zum autofrei-
en Wohnen nicht gegen das Angemessenheitsgebot. Die Koppelung des Grund-
stückskaufs mit dem Erwerb eines Stellplatzes in dem Quartiersparkhaus dürfte 
auch nicht gegen das Koppelungsverbot verstoßen. Ein Wohngebiet autofrei zu 
halten stellt ein legitimes städtebauliches Ziel der Bauleitplanung i.S.v. § 11 
Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB dar. Zur Erreichung dieses Ziels ist es erforderlich, eine 
Gesamtlösung für die Unterbringung der Stellplätze sämtlicher Bewohner des 
Baugebiets zu finden. Die Verpflichtung zum Erwerb eines Stellplatzes in dem 
Quartiersparkhaus steht deshalb für Käufer mit Auto in sachlichem Zusammen-
hang mit dem Erwerb des Bauplatzes.  

c) Abwasserfreies Wohnen 

Demnächst sind auch Modellprojekte zu einem „abwasserfreien“ Wohnen zu er-
warten. Dabei handelt es sich um eine ökonomische und ökologische Alternative 
zu dem herkömmlichen System der Schwemmkanalisation mit einer Kläranlage 
am Ende des Kanals. Das herkömmliche System der Abwasserbeseitigung ver-
ursacht hohe Kosten für den Bau und die Sanierung der Abwasserkanäle. Nicht 
selten tritt Abwasser aus undichten Kanälen aus und verunreinigt Boden und 
Grundwasser. Ferner wird ein erheblicher Anteil des teuer aufbereiteten Trink-
wassers als Transportmedium für Fäkalien und andere Schmutzstoffe aus dem 
häuslichen, gewerblichen und industriellen Bereich verwendet. Außerdem führt 
die Transporttechnik innerhalb des Kanalnetzes, d.h. die durch Regenwasser 
und Fremdwasser unterstützte Ausschwemmung der Abwasserinhaltsstoffe zu 
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zentralen Abwasserreinigungsstationen zu einer starken Verdünnung der Ab-
wasserinhaltsstoffe, durch die die Abwasserreinigung in zentralen Kläranlagen 
spürbar erschwert wird.  

Zur Vermeidung dieser Nachteile sind in den letzten Jahren Konzepte zur dezen-
tralen Behandlung kommunaler Abwässer ausgearbeitet worden. Hierzu ist u.a. 
vorgesehen die getrennte Erfassung von Schwarz- und Grauwässern (im Unter-
schied zu Schwarzwässern sind Grauwässer frei von Stoffen fäkalen Ursprungs), 
die möglichst frühzeitige Trennung der Feststoffe vom Abwasser und die Be-
handlung der abgetrennten Feststoffe in einer Biogasanlage. Für die Toiletten-
spülung ist ein Vakuum-System entwickelt worden, bei dem statt Trinkwasser 
Luft als Transportmittel für häusliche Abwässer verwendet wird, indem die Ab-
wässer wie bei Toiletten in Zügen durch Anlegen eines Vakuums abgesaugt 
werden.  

Derartige Modelle eines abwasserfreien Wohnens können auch Gegenstand ei-
nes städtebaulichen Vertrages gem. § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB sein. Die Ei-
gentümer bzw. Erwerber oder Mieter in einem Baugebiet können sich danach 
gegenüber der Gemeinde vertraglich zum Anschluß und zur Benutzung eines 
dezentralen Abwasserbeseitigungssystems verpflichten.  

III. Vereinbarungen zur Übernahme von Kosten und Aufwendungen 
der Gemeinde 

1. Erstattung der Kosten für städtebauliche Planungen und Gutachten 

Der Vorhabenträger kann sich nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB gegenüber der 
Gemeinde verpflichten, die ihr durch die Ausarbeitung städtebaulicher Planungen 
entstandenen und entstehenden Kosten zu erstatten, die Voraussetzung oder 
Folge des geplanten Vorhabens sind. Im Unterschied zur Regelungsmöglichkeit 
des § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB ist die Gemeinde bei dieser Fallgestaltung Auf-
traggeber der Planungsbüros. Die Stellung als Auftraggeber erleichtert der Ge-
meinde erfahrungsgemäß die Steuerung des Planungsbüros und die Sicherstel-
lung des angestrebten Qualitätsstandards. Aus Sicht der Gemeinde ist es des-
halb häufig sinnvoller, mit dem Vorhabenträger eine Kostenerstattung zu verein-
baren als ihm die Ausarbeitung der Planung auf seine Kosten zu übertragen. 

Gegenstand einer Kostenerstattungsvereinbarung können sämtliche Planungs-
unterlagen und Gutachten sein, die zur Schaffung der Genehmigungsfähigkeit 
des geplanten Vorhabens erforderlich sind. Die Kostenerstattung ist lediglich die 
Kehrseite der Übertragung. Erstattungsfähig sind deshalb die Kosten für genau 
die gleichen Planungen und Gutachten, deren Ausarbeitung dem Vorhabenträger 
alternativ auf seine Kosten übertragen werden kann.  
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Praxistip: 

Die Planungen und Gutachten, die Gegenstand der Kostenvereinbarung sind, 
sollten in dem städtebaulichen Vertrag möglichst weit gefaßt werden. In den mei-
sten Fällen ist im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht endgültig ab-
sehbar, welche Planungen und Gutachten im einzelnen erforderlich sind. Nicht 
selten werden z.B. Gutachten erst während des Verfahrens in Auftrag gegeben, 
um im Zuge der Trägerbeteiligung aufgetretene Bedenken einzelner Fachbehör-
den auszuräumen. 

a) Beschränkung auf Kosten, die Voraussetzung oder Folge des Vorhabens sind 

Nicht erstattungsfähig sind in der Regel die Kosten für die Ausarbeitung des Flä-
chennutzungsplans. Die Aufstellung oder Fortschreibung eines Flächennut-
zungsplans enthält Aussagen, die weit über den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans für das Vorhaben des Eigentümers/Investors hinausreichen. Aus die-
sem Grund ist insoweit allenfalls eine teilweise Kostenübernahme angemessen. 
Bei einer punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans ist dagegen eine Ko-
stenerstattungsvereinbarung in der Regel unbedenklich. 

Manchmal sind der Gemeinde bereits aus einem früheren Bebauungsplanverfah-
ren (fehlgeschlagene) Planungskosten entstanden. Das ist z.B. der Fall, wenn 
das Verfahren wieder eingestellt worden ist oder der Bebauungsplan in einem 
Normenkontrollverfahren für nichtig erklärt worden ist. Solche Planungskosten 
sind nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB nicht erstattungsfähig, da sie keine „Vor-
aussetzung“ des Vorhabens sind. 

Dagegen sind Planungskosten, die der Gemeinde in einem laufenden Bebau-
ungsplanverfahren bereits vor dem „Einstieg“ des Vorhabenträgers entstanden 
sind, in der Regel erstattungsfähig, wenn die darauf bezogene Planung Voraus-
setzung des geplanten Vorhabens ist. Dies gilt auch dann, wenn die Gemeinde 
im Zeitpunkt der Beauftragung der Planungsleistungen eine solche Refinanzie-
rung noch nicht beabsichtigt hat.  

A.A. offenbar Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Ver-
träge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 156. 

Voraussetzung ist allerdings, daß im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses der Ver-
fahrensstand der Planreife nach § 33 Abs. 1 BauGB noch nicht erreicht ist, der 
Vorhabenträger also noch keinen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung 
für das geplante Vorhaben erlangt hat. Nach Eintritt der Planreife i.S.v. § 33 
Abs. 1 BauGB ist ein nachträgliches „Umschalten“ auf eine Finanzierung über 
eine Kostenerstattungsvereinbarung unzulässig. 

Vgl. Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielen-
berg/Krautzberger, BauGB, § 11 Rdnr. 165. 
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b) Verwaltungseigene Personal- und Sachkosten 

Verwaltungsinterne Personal- und Sachkosten sind grundsätzlich nicht ansatz-
fähig. Diese Kosten sind in der Regel nicht ursächlich i.S.d. § 11 Abs. 1 S. 2 
Nr. 3 BauGB, da sie als durch den Gemeindehaushalt finanzierte „Sowieso-
Kosten“ unabhängig von der Verwirklichung eines konkreten Vorhabens anfallen. 

Vgl. Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/ 
Krautzberger, BauGB, § 11 Rdnr. 159 mit ergän-
zendem Hinweis auf § 164 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB; 
Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, § 11 
Rdnr. 44; Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 
2002, S. 231; Dolde/Menke, NJW 1999, S. 1070, 
1087; a.A. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge 
– ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 157 ff. 

Planungspauschalen oder allgemeine Planungskosten dürfen deshalb grundsätz-
lich nicht vertraglich vereinbart werden. Ausnahmsweise erstattungsfähig sind 
nur die Kosten für Zeitpersonal, das ausschließlich aus Anlaß und zur Bearbei-
tung eines konkreten Projekts eingestellt worden ist. 

So in Anlehnung an die entsprechende Rechtspre-
chung des BVerwG im Beitragsrecht auch Krautz-
berger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 
BauGB, § 12 Rdnr. 159; Birk, Städtebauliche Ver-
träge, 4. Aufl. 2002, S. 231. 

Eine solche eindeutige und ausschließliche Zuordnung dürfte dagegen kaum 
nachweisbar sein, wenn ein Planer bei der Gemeinde zwar in erster Linie für die 
Planung eines konkreten Projekts neu eingestellt wird, mit seiner Restkapazität 
aber auch bei anderen Planungen der Gemeinde mitarbeiten soll. 

Im Zuge der Modernisierung der öffentlichen Verwaltung sind allerdings zur bes-
seren betriebswirtschaftlichen Erfassung und Behandlung des Personalaufwan-
des vielfach interne Verrechnungssätze zwischen den einzelnen Verwaltungs-
zweigen eingeführt worden. Dadurch kann der für ein bestimmtes Vorhaben ent-
stehende interne Aufwand genau beziffert werden. Gleichwohl steht der Kausali-
tätsbegriff des § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB auch in diesen Fällen einer weiter-
gehenden Erstattungsfähigkeit verwaltungsinterner Personal- und Sachkosten 
entgegen. Zwar entsteht der interne Aufwand für ein konkretes Vorhaben nicht 
„sowieso“, da die Gemeinde ihr Personal auch für andere Projekte einsetzen 
kann. Das ändert aber nichts daran, daß die Personalkosten der Gemeinde pro-
jektunabhängig sowieso entstehen, sie also auch dann bezahlt werden müssen, 
wenn kein einziges Projekt durchgeführt wird. 

A.A. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 160. 
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2. Erstattung der Kosten einer Bodensanierung und Freilegung 

Nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB kann sich der Vorhabenträger gegenüber der 
Gemeinde verpflichten, die ihr entstandenen und entstehenden Kosten für Maß-
nahmen der Altlastensanierung und der Freilegung – gegebenenfalls bis zu einer 
bestimmten Obergrenze – zu erstatten. Wie bereits dargelegt, spielen solche 
Vereinbarungen vor allem in den Fällen einer Revitalisierung innerstädtischer 
Gewerbe-, Industrie- und Militärbrachen eine wichtige Rolle.  

In vielen Fällen wird es zwar zweckmäßig sein, die Durchführung der Sanierung 
und der Freilegung auf den Vorhabenträger zu übertragen. Nicht selten scheut 
ein Vorhabenträger jedoch ein unkalkulierbares Altlastenrisiko und ist nur bereit, 
ein von Altlasten freies oder befreites Grundstück zu erwerben. Insbesondere bei 
altlastenbehafteten gemeindeeigenen Grundstücken bleibt der Gemeinde u.U. 
nichts anderes übrig als selbst in Vorleistung zu treten und sich die Kosten der 
Altlastensanierung erst von einem möglichen späteren Erwerber ganz oder teil-
weise erstatten zu lassen. 

Über einen städtebaulichen Vertrag erstattungsfähig sind allerdings nur die Ko-
sten für solche Maßnahmen der Altlastensanierung, die Voraussetzung oder Fol-
ge des Vorhabens sind. So kann die Gemeinde z.B. für ein Industrievorhaben 
nicht die Kosten einer „Luxussanierung“ erstattet verlangen. 

3. Folgekosten 

§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB ist die maßgebliche Rechtsgrundlage für den Ab-
schluß von sog. Folgekostenverträgen. Als Folgekostenverträge werden her-
kömmlich solche Verträge bezeichnet, mit denen Aufwendungen vor- und refi-
nanziert werden, die der Gemeinde jenseits der beitragsfähigen Erschließung als 
Folge neuer Ansiedlungen für Anlagen und Einrichtungen des Gemeinbedarfs 
entstehen. 

Vgl. BVerwG, U. v. 06.07.1973 - IV C 22.72 - 
BVerwGE 42, S. 331, 336; BVerwG, U. v. 
14.08.1992 - 8 C 19.90 - BVerwGE 90, S. 310, 311 
ff. 

Die Leistung des Vorhabenträgers kann auch in der Bereitstellung von Grundstü-
cken bestehen. 

Seit der Novellierung des § 124 BauGB und der Einführung des § 6 BauGB-
MaßnG ist allerdings umstritten, ob ein Folgekostenvertrag immer noch voraus-
setzt, daß es sich um städtebauliche Maßnahmen „jenseits der beitragsfähigen 
Erschließung“ handelt oder ob Gegenstand eines Folgekostenvertrages nach 
§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB auch die vertragliche Übernahme der Kosten bei-
tragsfähiger Erschließungsanlagen sein kann. 
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a) Aufwendungsersatz 

Folgekostenverträge bilden in der Praxis nicht selten das „Einfallstor“ für eine 
allgemeine Infrastrukturabgabe oder für die teilweise Abschöpfung planungsbe-
dingter Bodenwertsteigerungen losgelöst von konkreten Aufwendungen der Ge-
meinde. Eine derartige Vertragsgestaltung verstößt jedoch gegen § 11 Abs. 1 
S. 2 Nr. 3 BauGB. Danach können nur Kosten und Aufwendungen übernommen 
werden, die der Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen tatsächlich entstan-
den sind oder tatsächlich entstehen. Der Folgekostenvertrag ist somit von vorn-
herein auf reinen Aufwendungsersatz beschränkt.  

Vgl. nur Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 
1998, § 11 Rdnr. 26; Bunzel (Hrsg.), Städtebauli-
che Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, 
S. 137. 

Zuschüsse aus staatlichen Förderprogrammen an die Gemeinde können die ab-
wälzbaren Aufwendungen verringern. Die Gemeinde kann für die Bereitstellung 
einer Leistung nicht staatliche Förderung in Anspruch nehmen und gleichzeitig 
den Vorhabenträger zur vollständigen Finanzierung heranziehen. Gegen eine 
solche „Doppelfinanzierung“ kann der Vorhabenträger einwenden, daß der Ge-
meinde überhaupt keine Kosten und Aufwendungen entstanden sind. Der Träger 
der staatlichen Förderung kann in diesem Fall verlangen, daß die Gemeinde die 
erhaltenen Fördermittel zurückerstattet. Werden die Fördermittel nur als Darlehen 
gewährt, reduzieren sie die abwälzbaren Aufwendungen dagegen nicht. 

Vgl. hierzu im einzelnen Bunzel (Hrsg.), Städte-
bauliche Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, 
S. 137 m.w.N. 

§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB erfaßt nur Aufwendungen der Gemeinde. Entste-
hen Kosten oder sonstige Aufwendungen nicht bei der Gemeinde, sondern bei 
einem Dritten, ist der Vorhabenträger freilich grundsätzlich nicht gehindert, sich 
direkt gegenüber dem Dritten zur Übernahme der entstehenden Kosten zu ver-
pflichten. Ein typisches Beispiel hierfür bildet ein Folgekostenvertrag, in dem sich 
der Vorhabenträger gegenüber dem Träger der Straßenbaulast verpflichtet, die 
Kosten für die Herstellung einer Linksabbiegespur zu übernehmen, die durch die 
beabsichtigte Ansiedlung eines SB-Marktes erforderlich wird. Eine solche Ver-
einbarung ist zulässig, wenn sie dazu dient, die Genehmigungsreife des Vorha-
bens herzustellen. So liegt es, wenn die Erschließung des SB-Marktes ohne die 
Linksabbiegespur nicht gesichert wäre. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 05.08.1986 - 
8 S 380/96 -, UPR 1997, S. 78. 

Die Aufwendungen müssen bei der Gemeinde entstanden sein oder noch ent-
stehen. Durch die Formulierung „entstanden“ werden im Unterschied zur Vor-
gängerregelung des § 6 Abs. 3 S. 1 BauGBMaßnG auch Aufwendungen erfaßt, 
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die der Gemeinde schon vor Vertragsschluß entstanden sind. Allerdings fehlt bei 
schon entstandenen Kosten sehr häufig das weitere Erfordernis der unmittelba-
ren Kausalität. In jedem Fall besteht Anlaß, die Kausalität besonders sorgfältig zu 
prüfen. 

Vgl. nur Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielen-
berg/Krautzberger, BauGB, § 11 Rdnr. 159. 

Die Beschränkung auf Aufwendungsersatz gilt auch bei erst künftig entstehenden 
Kosten. Entstehen die übernommenen Aufwendungen später nicht (z.B. weil der 
vorgesehene Kindergarten nicht gebaut wird) oder in geringem Umfang, muß der 
gemeindliche Überschuß wieder an den oder die Vertragspartner ausgekehrt 
werden. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 11 Rdnr. 27. 

In der Praxis wird deshalb manchmal in einer Auffangklausel vereinbart, daß der 
für eine bestimmte Gemeinbedarfseinrichtung vorgesehene Betrag alternativ 
auch für eine andere konkrete Einrichtung verwendet werden darf. Nicht selten 
wird die Folgekostenvereinbarung auch als Ablöseklausel formuliert. 

b) Folgekostenfähige städtebauliche Maßnahmen 

Folgekostenfähige städtebauliche Maßnahmen sind vor allem soziale Einrichtun-
gen, die der Versorgung des Gebiets dienen. Hierzu gehören u.a. die Errichtung 
oder Erweiterung 

• eines gemeindlichen Kindergartens oder einer Kindertagesstätte, 

• einer Grundschule, 

• eines öffentlichen Kinderspielplatzes, 

• eines öffentlichen Bolzplatzes oder anderer kleinerer Sportanlagen, 

• eines Schwimmbades, 

• von Freizeit- und Erholungsflächen, 

• eines Jugendfreizeittreffs, 

• von Alten- und Senioreneinrichtungen. 

Entwickelt der Vorhabenträger einen ganzen Stadtteil neu, kann der Kreis der 
städtebaulichen Maßnahmen u.U. noch weiter gefaßt werden: 

• ÖPNV-Anschluß für neue Bus- oder Stadtbahnlinie 
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• Bürgerzentrum mit Mehrzweckhalle 

• Kulturzentrum 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 11 Rdnr. 26. 

Bei zentralen Einrichtungen (z.B. Bauhof, Friedhof, Feuerwehr oder Rathaus) 
scheitert die Kostenübernahme dagegen regelmäßig am Kausalitätserfordernis. 

Allerdings können aufgrund der Besonderheiten des konkreten Vorhabens im 
Einzelfall auch weitere Maßnahmen folgekostenfähig sein. Das ist z.B. der Fall, 
wenn als unmittelbare Folge eines gewerblichen Vorhabens spezielle Einrichtun-
gen oder Anlagen für die örtliche Feuerwehr angeschafft werden müssen. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 162. 

Die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen (insbesondere auch beitrags-
fähige) Erschließungsanlagen folgekostenfähige städtebauliche Maßnahmen 
sein können, wird gesondert behandelt. 

c) Welche Aufwendungen der Gemeinde sind Voraussetzung oder Folge des 
geplanten Vorhabens? 

Nicht alle Aufwendungen der Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen sind 
auch folgekostenfähig. Hinzu kommen muß, daß die vom Vorhabenträger zu fi-
nanzierenden städtebaulichen Maßnahmen „Voraussetzung oder Folge des 
geplanten Vorhabens“ sind. Das Erfordernis der Ursächlichkeit bildet die wich-
tigste Schranke der Folgekostenverträge. Bei der Vertragsgestaltung ist die Kau-
salität zwischen den Aufwendungen der Gemeinde und dem Vorhaben des Ver-
tragspartners deshalb stets besonders sorgfältig zu behandeln. 

aa) Geplantes Vorhaben 

Die Vereinbarung von Folgekosten erfordert nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB 
zunächst ein „geplantes Vorhaben“. Diese Voraussetzung ist ohne weiteres in 
den Fällen erfüllt, in denen ein Eigentümer oder Investor ein konkretes Projekt an 
die Gemeinde heranträgt. Ist die Gemeinde Initiatorin einer vorsorgenden Bau-
landentwicklung, ist ein „geplantes Vorhaben“ stets gegeben, wenn mit den ein-
zelnen Eigentümern im Plangebiet eine vertragliche Baupflicht begründet wird. 

Fraglich ist aber, ob ein „geplantes Vorhaben“ auch dann angenommen werden 
kann, wenn durch die Überplanung eines Gebiets im Sinne einer herkömmlichen 
Angebotsplanung eine Bebauung lediglich ermöglicht wird. Dies wird zum Teil in 
Anlehnung an das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 14.08.1992 ver-
neint. Danach sei erforderlich, daß aus Anlaß der Ausführung eines konkreten 
Vorhabens etwas geschehe. 
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Vgl. BVerwG, U. v. 14.08.1992 - 8 C 19.90 -, 
BVerwGE 90, S. 310, 313. 

Wer gegenwärtig und in naher Zukunft kein Vorhaben plane, müsse und dürfe 
keine Folgekosten zahlen. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 11 Rdnr. 28. 

Diese Auslegung ist jedoch zu eng. Auch bei einer Angebotsplanung kann die 
Gemeinde in der Regel davon ausgehen, daß die überplanten Flächen in naher 
Zukunft einer Bebauung zugeführt werden sollen. Bei der Ermittlung des durch 
ein neues Baugebiet konkret zu erwartenden Bedarfs an vorzuhaltenden Plätzen 
in Infrastruktureinrichtungen darf sie grundsätzliche die rechtlich zulässige Be-
bauung zugrundelegen, zumal sich häufig nur schwer überprüfen läßt, ob jemand 
tatsächlich ein Vorhaben plant oder nicht. Hinzu kommt, daß meist nicht wenige 
Eigentümer das Ziel verfolgen, ihre Grundstücke möglichst schnell gewinnbrin-
gend an bauwillige Dritte zu verkaufen. 

Ein „geplantes Vorhaben“ fehlt dagegen im Falle einer reinen Vorratsplanung, die 
nicht auf einen zeitnah zu erwartenden Bedarf ausgerichtet ist. Dann stellt sich 
freilich die weitere Frage, ob die Aufstellung eines solchen Bebauungsplans ü-
berhaupt erforderlich im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB ist. 

bb) Festlegung, welche konkreten Folgemaßnahmen in welcher Höhe finanziert 
werden 

In formeller Hinsicht ist zum späteren Nachweis genau festzulegen, welche kon-
kreten städtebaulichen Maßnahmen vom Vorhabenträger in welcher Höhe zu 
finanzieren sind. Der vereinbarte Folgekostenbetrag muß also durch den Ver-
trag in bestimmter Höhe bestimmten Folgemaßnahmen zugeordnet werden. 

Vgl. BVerwG, U. v. 06.07.1973 - IV C 22.72 -, 
BVerwG 42, S. 331, 343. 

Daher fehlt es an dem erforderlichen Kausalzusammenhang, wenn lediglich 
die Zahlung eines pauschal geschätzten Geldbetrages pro Wohneinheit 
oder pro Quadratmeter Geschoßfläche vereinbart wird, mit dem die „übli-
cherweise“ bei Ausweisung eines neuen Baugebiets entstehenden infrastruktu-
rellen Folgekosten in pauschaler Weise gedeckt werden sollen. Bei solchen ab-
strakten Zahlungspflichten pro Wohneinheit oder pro Quadratmeter Geschoßflä-
che handelt es sich nicht mehr um (bestimmte) Folgekosten, sondern um eine 
unzulässige „Zuzugsabgabe“. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn sie in 
Vollzug eines Grundsatzbeschlusses des Gemeinderats schematisch in die Ver-
träge aufgenommen werden. 

Vgl. BVerwG, U. v. 06.07.1973 - IV C 22.72 -, 
BVerwGE 42, S. 331, 344; Quaas, in: Schrödter, 
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BauGB, 6. Aufl. 1998, § 11 Rdnr. 35; Krautzberger, 
in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 
BauGB, § 11 Rdnrn. 164 f.; Bunzel (Hrsg.), Städte-
bauliche Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, 
S. 140. 

Viele in der Praxis gebräuchliche Vertragsgestaltungen sind schon deshalb unzu-
lässig, da sie ohne jede Kalkulation gegriffene Sätze zugrundelegen (z.B. 40,00 
€/m² Nettobauland). Die zu erwartende Infrastrukturkosten müssen vielmehr an-
hand des konkreten Bedarfs errechnet werden. Eine Kalkulation aufgrund von 
Kostensätzen für den durchschnittlichen Bedarf ist nicht ausreichend. 

Vgl. Schäfer/Lau/Specovius, in: Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
(Hrsg.), Baulandbereitstellung, bodenpolitische 
Grundsatzbeschlüsse, 2001, S. 28. 

Nach dem sogenannten Münchner Modell hat der Bauwillige die Herstellungsko-
sten der ursächlichen sozialen Infrastruktur zwar grundsätzlich durch einen antei-
ligen Finanzierungsbeitrag von 65,00 €/m² Geschoßfläche abzulösen. Diesem 
Ablösebetrag liegt eine Kalkulation aufgrund von Kostensätzen für den durch-
schnittlichen Bedarf zugrunde. Gleichwohl dürfte diese Regelung noch dem Kau-
salitätsgebot entsprechen, soweit der Bauwillige die freie Wahl hat, anstelle einer 
pauschalierten Ablösesumme Folgekosten nur anhand eines Einzelnachweises 
für die durch das Vorhaben konkret entstehenden oder entstandenen Aufwen-
dungen zu übernehmen. 

Vgl. Landeshauptstadt München, (Hrsg.), Die sozi-
algerechte Bodennutzung. Der Münchner Weg, 2. 
Aufl. 2000, S. 27 f.  

Die Festlegung der zu finanzierenden Folgemaßnahmen braucht allerdings nicht 
notwendig in der Vertragsurkunde selbst zu erfolgen. 

Vgl. BVerwG, U. v. 06.07.1973 - IV C 22.72 -, 
BVerwGE 42, S. 331, 343. 

Es reicht, wenn aus einer Anlage zum Vertrag hervorgeht, welche Maßnahmen 
im einzelnen in welcher Höhe finanziert werden. Auf die Anlage muß im Vertrag 
aber ausdrücklich Bezug genommen werden. 

Vgl. Neuhausen, in: Brügelmann, BauGB, § 11 
Rdnr. 42. 

Die Zuordnung muß sich auf die einzelne Folgeeinrichtung beziehen. Eine wei-
tergehende Differenzierung ist nicht erforderlich. Die auf die Errichtung einzelner 
Bestandteile der Folgeeinrichtung entfallenden Beträge brauchen nicht jeweils 
gesondert ausgewiesen zu werden. 
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Vgl. BVerwG, U. v. 06.07.1973 - IV C 22.72 -1, 
BVerwGE 42, S. 331, 343 f.; Bunzel (Hrsg.) Städ-
tebauliche Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, 
S. 141. 

cc) Bedarfsermittlung 

Zum Nachweis der Kausalität zwischen Vorhaben und Folgeeinrichtung ist in der 
Begründung der Folgekostenerhebung eine methodisch einwandfreie Bedarfs-
ermittlung vorzunehmen.  

Als erster Schritt der Bedarfsermittlung ist zunächst der durch ein Vorhaben 
zu erwartende Bevölkerungszuwachs zu ermitteln. Bei den hierfür erforderli-
chen Prognosen kann die Gemeinde auf belegbare Erfahrungswerte zurückgrei-
fen. 

Vgl. BVerwG, U. v. 06.07.1973 - IV C 22.72 -, 
BVerwGE 42, S. 331, 344. 

Kriterien hierfür sind insbesondere die Zahl der festgesetzten Wohneinheiten und 
deren Größe. Für die Belegungsdichte – also die Anzahl der Personen pro Woh-
neinheit – gibt es einschlägige Richt- und Orientierungswerte. In der Regel wird 
eine Belegungsdichte von 2,3 bis 2,4 Personen pro Wohneinheit angenommen. 
Sind in einem Wohngebiet relativ viele junge Familien mit hohem Kinderanteil zu 
erwarten, kann die Belegungsdichte entsprechend nach oben korrigiert werden. 
Umgekehrt ist die Belegungsdichte bei einem hohen Anteil von Einzimmerwoh-
nungen niedriger anzusetzen. 

Aus dem insgesamt prognostizierten Bevölkerungszuwachs als Folge des Vor-
habens kann ferner auch der Kinderanteil und dessen durchschnittliche Jahr-
gangsstärke errechnet werden. Auf diese Weise läßt sich vor allem der durch ein 
Vorhaben zu erwartende Bedarf an Kindergartenplätzen und Grundschulplätzen 
ermitteln. 

In einem zweiten Schritt ist zu berechnen, welcher Bedarf nach öffentlichen 
Leistungen durch die zu erwartende zusätzliche Bevölkerung ausgelöst wird. 
Für bestimmte Folgeeinrichtungen können anhand von ortsüblichen Standards 
zusammen mit ortsüblichen Kostenansätzen durchschnittliche Werte festgelegt 
werden. 

Vgl. Schäfer/Lau/Specovius, in: Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
(Hrsg.), Baulandbereitstellung, bodenpolitische 
Grundsatzbeschlüsse, 2001, S. 28. 

Als dritter Schritt muß geprüft werden, ob und inwieweit dieser Bedarf durch 
die bereits vorhandenen gebietsnahen Einrichtungen gedeckt werden kann. 
Dies hängt davon ab, wieviele freie Kapazitäten in den bestehenden Einrichtun-
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gen zur Verfügung stehen. Hierfür kann auf die derzeitige Auslastung und die 
ohne das Vorhaben prognostizierte künftige Auslastung unter Berücksichtigung 
der Soll-Stärken für Kindergartengruppen, Schulklassen etc. zurückgegriffen 
werden. Aus der Menge der nach dieser Berechnung noch fehlenden Kapazitä-
ten erschließt sich der durch das Vorhaben ausgelöste Bedarf nach neuen, zu-
sätzlichen Einrichtungen. 

Bei Gewerbegebieten oder bei Sondergebieten für bestimmte großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe ist es allerdings häufig nicht ganz einfach, einen konkreten 
Bedarf an Folgeeinrichtungen nachzuweisen und somit von an- oder umsied-
lungswilligen Betrieben zugesagte Zahlungen rechtssicher „unterzubringen“. 

dd) Sachliche, zeitliche und räumliche Voraussetzungen des Kausalzusammen-
hangs 

Sind nach dem Ergebnis der konkreten Bedarfsermittlung Neubauten oder Erwei-
terungen von Kindergärten, Schulen etc. erforderlich, genügen die hiermit ver-
bundenen Investitionen in der Regel den materiellen Anforderungen an den von 
§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB geforderten Kausalzusammenhang. Eine auf das 
konkrete Vorhaben bezogene Bedarfsermittlung erfüllt die beiden entscheiden-
den Voraussetzungen der Kausalität: 

• die Gemeinde darf sich über eine Folgekostenvereinbarung nicht einen 
Nachholbedarf an Infrastruktureinrichtungen finanzieren lassen, die in ande-
ren Gebieten fehlen; 

• die Gemeinde darf sich vom Vorhabenträger nicht auf Vorrat Einrichtungen 
bezahlen lassen, die nur zukünftigen Baugebieten dienen. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 11 Rdnr. 29; Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 230 f. 

Eine Kausalität im naturwissenschaftlichen Sinne ist darüber hinaus nicht not-
wendig, da Art und Umfang des Bedarfs von Wertentscheidungen abhängt, die 
die Gemeinde im Rahmen ihrer Abwägung zu treffen hat (z.B. Soll-Stärke einer 
Kindergartengruppe; Verzicht auf Umverteilung trotz freier Kindergartenplätze in 
anderen Ortsteilen). 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 140; Quaas, in: 
Schrödter BauGB, 6. Aufl. 1998, § 11 Rdnr. 29. 

Die Übernahme von Folgekosten ist nicht auf „große“ Vorhaben beschränkt. Das 
Erfordernis der Ursächlichkeit kann auch bei „kleinen“ (normalen) Vorhaben er-
füllt sein.  
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Vgl. BVerwG, U. v. 14.08.1992 - 8 C 19.90 -, 
BVerwGE 90, S. 310, 315; Quaas, in: Schrödter, 
BauGB, 6. Aufl. 1998, § 11 Rdnr. 34, m.w.N. 

Umstritten ist, wie eng der zeitliche Zusammenhang zwischen Realisierung des 
Bauvorhabens und Realisierung der hierfür zugeordneten notwendigen Infra-
struktureinrichtung sein muß. Hierzu hat das Bundesverwaltungsgericht in sei-
nem Urteil vom 14.08.1992 eine sehr restriktive Auffassung vertreten. Erforder-
lich sei, daß aus Anlaß der Ausführung eines bestimmten Vorhabens etwas ge-
schehe und nicht erst – irgendwann – ein aufgelaufener Bedarf Konsequenzen 
nach sich ziehe. Der Unterschied werde deutlich, wenn sich der Bedarf bei zeit-
lich versetzter Bebauung eines Plangebiets erst nach und nach einstelle, zwi-
schen den ersten Wohnungen und der Herstellung der Folgeeinrichtung (hier: 
Kinderspielplatz) Jahre vergingen. In diesem Fall seien die Kosten des Kinder-
spielplatzes keine Aufwendungen, die durch die Zulassung schon der ersten 
Wohnungen verursacht würden. 

Vgl. BVerwG, U. v. 14.08.1992 - 8 C 19.90 -, 
BVerwGE 90, S. 310, 314. 

Im Anschluß an diese Entscheidung ist nach überwiegender Meinung nach wie 
vor ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen Errichtung des Bauvorhabens 
und Herstellung der Folgeeinrichtung erforderlich. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 11 Rdnr. 30: ein bis zwei Jahre; Scharmer, 
NVwZ 1995, S. 219, 222: fünf Jahre. 

Seit der Novellierung des BauGB können nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB 
aber auch bereits „entstandene“ Aufwendungen der Gemeinde folgekostenfähig 
sein. Das spricht dafür, daß der früher erforderliche enge zeitliche Zusammen-
hang inzwischen jedenfalls gelockert worden ist. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 229; Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – 
ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 142 f. 

Praxistip: 

Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten die vom Vorhabenträger (teilweise) zu 
finanzierenden Folgeeinrichtungen möglichst zeitnah nach Fertigstellung der er-
sten Wohnung hergestellt werden. 

In räumlicher Hinsicht können auch Gemeinbedarfseinrichtungen außerhalb des 
Plangebiets folgekostenfähig sein. Zwar ist dies in § 11 Abs. 1 S. Nr. 3 BauGB im 
Unterschied zur Vorgängerregelung des § 6 Abs. 3 S. 1 BauGBMaßnG nicht 
mehr ausdrücklich bestimmt. Die Gesetzesbegründung stellt aber klar, daß § 11 
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BauGB keine Beschränkung der kostenauslösenden Maßnahmen auf das Be-
bauungsplangebiet enthält. 

Vgl. BT-Drucks. 13/6392, S. 50. 

Allerdings darf auch hier nur der durch das geplante Vorhaben zu erwartende 
Bedarf in Ansatz gebracht werden. Daher ist der erforderliche Kausalzusammen-
hang nicht nachgewiesen, wenn nur auf eine sonstige „gemeindliche Gesamtpla-
nung“ abgestellt wird. 

Vgl. hierzu grundlegend BVerwG, U. v. 14.08.1992 
- 8 C 19.90 -, BVerwGE 90, S. 310, 312; Quaas, 
in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, § 11 Rdnr. 36. 

ee) Kostenaufteilung bei Folgemaßnahmen, die mehreren Vorhaben dienen 

Eine Folgemaßnahme kann auch nur teilweise unmittelbar kausal zu einem Vor-
haben sein und daneben noch anderen Vorhaben oder der Versorgung anderer 
Gebiete dienen. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 162. 

In diesem Fall ist der folgekostenfähige Anteil der Investitionskosten für die 
Folgeeinrichtung auf den durch das Vorhaben ausgelösten Bedarf be-
schränkt. Errichtet die Gemeinde z.B. einen dreigruppigen Kindergarten, obwohl 
der vorhabenbedingte Bedarf nur zwei Gruppen beträgt, ist lediglich der auf diese 
beiden Gruppen bezogene Kostenanteil folgekostenfähig. 

Die Aufteilung der Kosten bei Einrichtungen, die nicht allein dem Vorhaben die-
nen, erfolgt rechnerisch nach Bruchteilen. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 162 f.; Löhr, in: Bat-
tis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 8. Aufl. 2002, § 11 
Rdnr. 17. 

Teilweise Kausalität setzt nicht zusätzlich die Teilbarkeit der Maßnahme voraus. 
Für eine teilweise Zuordnung von Kosten bedarf es deshalb keiner Aufspaltung 
der Folgeeinrichtung in selbständige einzelne Teile. Zwar bezieht sich die Kausa-
lität nach dem Wortlaut des § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB auf die städtebauliche 
Maßnahme. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 11 Rdnr. 32. 

Entscheidend ist nach Sinn und Zweck der Regelung jedoch, daß durch das Vor-
haben Aufwendungen der Gemeinde hervorgerufen werden. Das Erfordernis der 
Ursächlichkeit soll nur verhindern, daß die Gemeinde sich Kosten erstatten läßt, 
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die über den durch das Vorhaben ausgelösten Bedarf hinausgehen. Es dient 
dagegen nicht dazu, willkürlich die Erstattungsfähigkeit bestimmter Folgekosten 
auszuschließen. 

Das bedeutet, daß z. B. auch die Kosten eines eingruppigen Kindergartens auf-
geteilt werden können. 

A.A. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 11 Rdnr. 32. 

ff) Folgekosten für schon errichtete Infrastruktureinrichtungen? 

Soweit der durch das Vorhaben zu erwartende Bedarf durch die bereits vorhan-
denen Gemeinbedarfseinrichtungen vollständig gedeckt werden kann, sind die 
der Gemeinde hierfür (früher) entstandenen Kosten in der Regel nicht Voraus-
setzung oder Folge des Vorhabens.  

Etwas anderes kann allerdings insbesondere für Vorhaben in dem zweiten (oder 
dritten) Bauabschnitt eines Baugebiets gelten. In solchen Fällen wird eine Folge-
einrichtung (z.B. ein Kindergarten) häufig schon im Zuge der Realisierung des 
ersten Bauabschnitts errichtet und im Hinblick auf den durch die nachfolgen-
den Bauabschnitte zusätzlich zu erwartenden Bedarf bereits größer dimen-
sioniert als für den ersten Bauabschnitt erforderlich. Ist das der Fall, kann 
die Gemeinde die Aufwendungen, die sie im Hinblick auf den für den zweiten 
Bauabschnitt ermittelten Bedarf getätigt hat, über Folgekostenvereinbarungen mit 
den dortigen Vorhabenträgern refinanzieren. Hiergegen bestehen unter dem As-
pekt des Gleichheitsgrundsatzes nur dann Bedenken, wenn die Vorhabenträger 
des ersten Bauabschnitts keine Folgekosten zu zahlen brauchten. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 232 ff. 

Zu beachten ist aber, daß sich staatliche Zuschüsse in der Regel nur an dem 
bereits vorhandenen aktuellen Bedarf orientieren und nicht an dem erst zukünftig 
zu erwartenden.  

d) Betriebskosten 

Betriebskosten einer folgekostenfähigen Einrichtung sind zwar wie deren Bauko-
sten Voraussetzung oder Folge eines Vorhabens. Gleichwohl ist zweifelhaft, ob 
der Vorhabenträger neben den Investitionskosten auch die Betriebskosten einer 
Folgeeinrichtung (z.B. kapitalisiert für einen bestimmten Zeitraum) übernehmen 
kann. Soweit Betriebskosten über Benutzungsgebühren finanziert werden, be-
steht bereits eine anderweitige Kostendeckung. In diesem Umfang verbietet sich 
eine Kostenübernahme von vornherein.  
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Es spricht aber vieles dafür, daß auch die Weitergabe des nicht durch Gebühren 
finanzierten Teils der Betriebskosten ausgeschlossen ist. Selbst bei weiter Aus-
legung stellt der Betrieb und die Unterhaltung einer Folgeeinrichtung keine „städ-
tebauliche Maßnahmen“ dar.  

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 163. 

§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB dürfte die Gemeinde nur zur Abwälzung der (ein-
maligen) Investitionskosten ermächtigen. Dem steht nicht entgegen, daß bei na-
turschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen jedenfalls für die ersten fünf Jahre 
auch die Kosten der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege erstattungsfähig 
sind. Diese Kosten zählen nicht zu den Betriebskosten, sondern zu den Herstel-
lungskosten.  

Für eine Begrenzung der erstattungsfähigen Folgekosten auf einmalige In-
vestitionskosten spricht auch, daß die vertragliche Übernahme von Betriebsko-
sten unter dem Aspekt des Gleichheitsgrundsatzes problematisch ist, sofern nur 
ein Teil der Nutzer über den Folgekostenvertrag „zur Kasse gebeten“ wird, ande-
re Nutzer hingegen nicht. 

Vgl. Oerder, BauR 1998, S. 22, 32; Birk, Städte-
bauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 231. 

4. Erstattung der Kosten für Ausgleichsmaßnahmen 

Nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB kann sich der Vorhabenträger gegenüber der 
Gemeinde auch verpflichten, die Kosten für Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 1 a 
Abs. 3 BauGB zu übernehmen. Die einzelnen zu finanzierenden Maßnahmen 
müssen konkret festgelegt werden. In sachlicher Hinsicht sind die vorgesehenen 
Ausgleichsmaßnahmen in der Regel bis zur Grenze der Vollkompensation ohne 
weiteres Voraussetzung oder Folge des mit dem geplanten Vorhaben verbunde-
nen Eingriffs in Natur und Landschaft. Um den durch das geplante Vorhaben 
ausgelösten Ausgleichsbedarf zu ermitteln, ist eine Eingriffs- und Ausgleichsbi-
lanzierung vorzunehmen, die sich nicht auf eine quantitative Flächenbilanz be-
schränkt, sondern sich an qualitativen Kriterien orientiert. Ein Ausgleich im Ver-
hältnis 1 : 3 ist etwa bei ökologisch hochwertigen Flächen keine Seltenheit. 

a) Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets 

In räumlicher Hinsicht kann sich der Vorhabenträger auch verpflichten, die Ko-
sten für Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets zu übernehmen.  

Vgl. BVerwG, U. v. 09.05.1997 - 4 N 1/96 -, NVwZ 
1997, S. 216; VGH Baden-Württemberg, NK-B. v. 
18.07.1997 - 8 S 2891/96 -, NuR 1998, S. 148, 
149. 



 204
 
 
Häufig hat der Vorhabenträger ein erhebliches wirtschaftliches Interesse daran, 
daß Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets durchgeführt werden, da 
hierdurch in der Regel die Netto-Baulandfläche deutlich vergrößert werden kann 
und der Erwerb der Flächen billiger ist. 

Ebenso Mitschang, BauR 2003, S. 183, 192. 

Ein unmittelbarer räumlich-funktionaler Zusammenhang zwischen Eingriff und 
Ausgleich ist nach § 200 a S. 2 BauGB nicht erforderlich, soweit dies mit einer 
geordneten städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist. Dem entspricht es, 
daß der Begriff des Ausgleichs i.S.v. § 1 a Abs. 3 BauGB nach § 200 a S. 1 
BauGB weit auszulegen ist und auch Ersatzmaßnahmen im Sinne der Landesna-
turschutzgesetze erfaßt. 

b) Lockerung des zeitlichen Kausalzusammenhangs durch ein Ökokonto 

Erstattungsfähig sind grundsätzlich auch Kosten, die im Zuge der Einrichtung 
und Umsetzung eines sog. Ökokontos entstanden sind. Das Modell des Ökokon-
tos führt zu einer räumlichen und zeitlichen Entkoppelung des Ausgleichs von 
dem Eingriff. Durch die Eröffnung eines Ökokontos können Ausgleichsmaßnah-
men für spätere Eingriffe gewissermaßen auf Vorrat „angespart“ werden. Die 
zeitliche Entkoppelung von Eingriff und Ausgleich funktioniert allerdings nur in 
Richtung Vorziehen des Ausgleichs, nicht auch in Richtung Vorziehen des 
Eingriffs. Das im übertragenen Sinne gemeinte Ökokonto erlaubt lediglich ein 
„Ansparen“, aber keine „Kreditaufnahme“. 

Vgl. Battis/Krautzberger/Löhr, Die Neuregelung 
des Baugesetzbuches zum 01.01.1998, NVwZ 
1997, S. 1145, 1154. 

Eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme kann auf einen späteren Eingriff aber 
nur angerechnet werden, wenn im Zeitpunkt ihrer Durchführung bereits eindeutig 
erkennbar ist, daß sie die Funktion eines an sich erst später erforderlichen Aus-
gleichs wahrnimmt. Dies ist der Fall, wenn die betreffende Ausgleichsfläche ge-
mäß § 5 Abs. 2 BauGB im Flächennutzungsplan oder in einem Landschaftsplan 
dargestellt ist.  

Vgl. Krautzberger, in: Battis/Krautzberger/Löhr, 
BauGB, 8. Aufl. 2002, § 135 a Rdnr. 5. 

Um einer ökologischen Verinselung entgegenzuwirken, werden in der Regel 
Sammelausgleichsmaßnahmen konzipiert bzw. Ausgleichsflächenpools ge-
bildet, die für mehrere Vorhaben oder für mehrere unterschiedliche Baugebiete 
eine Ausgleichsfunktion wahrnehmen sollen. Die Gesamtkosten einer Sammel-
ausgleichsmaßnahme sind dann gerecht auf die hiervon profitierenden Grund-
stückseigentümer und Investoren zu verteilen. Als Verteilungsmaßstab kommt in 
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Anlehnung an § 135 b BauGB die überbaubare Grundstücksfläche, die zulässige 
Grundfläche, die Versiegelung und die Schwere der zu erwartenden Beeinträch-
tigung in Betracht. 

Voraussetzung des Vorhabens i.S.v. § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB sind die be-
reits durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen ohne weiteres, wenn die entspre-
chenden Ausgleichsflächen gem. § 5 Abs. 2 a BauGB im Flächennutzungsplan 
zumindest auch den Flächen zugeordnet sind, auf denen die mit dem geplanten 
Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Wer-
den auf der Grundlage einer Zuordnung zu der (späteren) Eingriffsfläche Aus-
gleichsmaßnahmen bereits im zeitlichen Vorgriff auf das Vorhaben durchgeführt, 
so sind die der Gemeinde dadurch entstandenen Kosten als Voraussetzung des 
geplanten Vorhabens erstattungsfähig. 

c) Erstattungsfähiger Aufwand 

Der Aufwand, der von dem Vorhabenträger übernommen werden kann, umfaßt 
grundsätzlich alle Kosten, die mit der Durchführung der Ausgleichsmaßnahme 
verbunden sind. Hierzu gehören insbesondere die Kosten  

• der Planung, 

• der bautechnischen und gartenbaulichen Herstellung, 

• der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, 

• des Grunderwerbs, 

• der Freilegung der Flächen zum Ausgleich, 

• der Finanzierung. 

Der weitergabefähige Aufwand erfaßt auch den Wert der von der Gemeinde aus 
ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen (vgl. § 128 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 135 c 
Nr. 3 BauGB). 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 170. 

Sofern diese Flächen im Flächennutzungsplan als Ausgleichsflächen dargestellt 
sind wird ihr Wert wegen ihrer Funktion als Bauvoraussetzungsland vielfach 
über dem Preis für Ackerlandfläche anzusetzen sein. 

Vgl. BGH, U. v. 09.10.1997 - III ZR 148/96 -, NJW 
1998, S. 2215, 2219; Dieterich, Baulandumlegung, 
4. Aufl. 2000, Rdnr. 232 t und u. 

Dies gilt auch für Ausgleichsflächen außerhalb des Plangebiets. 
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Die Kosten der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege können in Ansatz 
gebracht werden, da sie zu den „Herstellungskosten“ zählen. Die erstmalige 
endgültige „Herstellung“ einer Pflanze ist mit ihrer Anpflanzung noch nicht abge-
schlossen, da sie ohne eine entsprechende Fertigstellungs- und Entwicklungs-
pflege in der Regel nicht dauerhaft anwachsen kann. 

Vgl. Birk, VBlBW 1998, S. 81, 82; Boll/Reif, BWGZ 
1999, S. 426, 430. 

Dagegen gehören die darüber hinausgehenden Kosten einer dauerhaften 
Pflege – wie die Betriebskosten von Folgeeinrichtungen – als reine Unterhal-
tungskosten zu den ausgeschlossenen Kosten, obwohl der erforderliche Kausal-
zusammenhang auch hier gegeben ist. 

A.A. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 170. 

5. Erstattung der Kosten für beitragsfähige Erschließungsanlagen 

Der herkömmliche Anwendungsbereich des Folgekostenvertrages ist auf Auf-
wendungen begrenzt, die der Gemeinde jenseits der beitragsfähigen Erschlie-
ßung als Folge neuer Ansiedlungen entstehen. Sehr umstritten ist, ob dies 
nach wie vor gilt oder ob sich der Vorhabenträger gem. § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 
BauGB in einem städtebaulichen Vertrag in zulässiger Weise verpflichten 
kann, der Gemeinde 100 % der Kosten der nach Bundes- oder Landesrecht 
beitragsfähigen Erschließungsanlagen zu erstatten.  

Diese Frage bildet nicht nur systematisch die entscheidende Schnittstelle zum 
Beitragsrecht, sondern hat auch erhebliche praktische Auswirkungen. Bei einer 
beitragsmäßigen Abrechnung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages 
hat die Gemeinde nach § 129 Abs. 1 S. 3 BauGB stets mindestens 10 % des 
beitragsfähigen Erschließungsaufwandes selbst zu tragen. Das gilt auch bei Ab-
schluß einer Ablösungsvereinbarung nach § 133 Abs. 3 S. 5 BauGB. Nach § 124 
BauGB kann sich ein Dritter allerdings gegenüber der Gemeinde verpflichten, die 
Erschließungsanlagen auf eigenen Namen herzustellen und 100 % der anfallen-
den Erschließungskosten zu tragen. Danach kann ein Unternehmer in einem 
Erschließungsvertrag eine größere Kostenlast übernehmen als ihm die Gemein-
de nach dem Beitragsrecht auferlegen könnte. Manche Gemeinden wollen dage-
gen die Erschließungsanlagen selbst herstellen und zugleich die Eigentümer der 
hierdurch erschlossenen Grundstücke vertraglich zu einem hundertprozentigen 
Ersatz der Erschließungskosten verpflichten. Da § 124 BauGB für reine Kosten-
erstattungsregelungen keine Rechtsgrundlage bietet, stellt sich die Frage nach 
der Zulässigkeit eines Rückgriffs auf § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB. 
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a) Die frühere Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts zur Dispositionsfeind-

lichkeit des Abgabenrechts 

Ausgangspunkt der Diskussion über die Zulässigkeit reiner Kostenerstattungs-
vereinbarungen für beitragsfähige Erschließungsanlagen ist die Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts vor Kodifizierung des städtebaulichen Vertrages 
und des Erschließungsvertrages, wonach das Abgabenrecht grundsätzlich 
dispositionsfeindlich sei. Aus der strikten Bindung an das Gesetz folge, daß 
Abgabengläubiger und Abgabenschuldner von den gesetzlichen Regelungen des 
Abgabenrechts abweichende Vereinbarungen nicht treffen dürfen, sofern nicht 
das Gesetz dies ausnahmsweise gestatte.  

Vgl. BVerwG, U. v. 27.01.1982 - 8 C 24.81 -, BVer-
wGE 64, S. 361, 363; BVerwG,  U. v. 23.08.1991 -
8 C 61.90 -, DVBl. 1992, S. 372, 373. 

Ferner folge daraus, daß abgabenrechtliche Dispositionsermächtigungen ten-
denziell eher einschränkend als ausweitend auszulegen seien. 

Vgl. BVerwG, U. v. 23.08.1991 - 8 C 61.90 -, DVBl. 
1992, S. 372, 373. 

Für das Erschließungsbeitragsrecht hat das Bundesverwaltungsgericht aus § 127 
Abs. 1 i.V.m. § 132 BauGB hergeleitet, die Gemeinde sei zur Erhebung von Er-
schließungsbeiträgen verpflichtet. Außerdem hat es diesen Vorschriften ent-
nommen, die Gemeinde dürfe Erschließungskosten nicht durch vertragliche Ver-
einbarungen mit den Anliegern auf diese abwälzen. Sie sei vielmehr gehalten, 
die Kosten durch Beiträge aufgrund einer Ortssatzung abzudecken. 

Vgl. BVerwG, U. v. 23.04.1969 - 4 C 15.67 - Buch-
holz 406.11 § 132 BBauG Nr. 4 S. 2 f.; BVerwGE 
49, S. 125, 128; bestätigt in BVerwG, U. v. 
27.01.1982 - 8 C 24.81 -, BVerwGE 64, S. 361, 
363. 

Von dem gesetzlichen Verbot, Kosten für die Erschließung durch vertragliche 
Vereinbarungen auf die Anlieger zu überbürden, lasse nur § 133 Abs. 3 S. 5 
BauGB eine Ausnahme zu. Diese Vorschrift gestatte der Gemeinde, Verträge 
über die Ablösung des Erschließungsbeitrages im ganzen vor Entstehen der 
Beitragspflicht abzuschließen. Der in einem Ablösungsvertrag vereinbarte Ablö-
sungsbetrag sei aber seinem Wesen nach ein „vorgezogener“ Erschließungsbei-
trag. 

Vgl. BVerwG, U. v. 27.01.1982 - 8 C 24.81 -, 
BVerwGE 64, S. 361, 363 f. 

In einer Ablösungsvereinbarung nach § 133 Abs. 3 S. 5 BauGB darf deshalb nur 
der beitragsfähige Erschließungsaufwand unter Abzug des 10%igen gemeindli-
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chen Eigenanteils gem. § 129 Abs. 1 S. 3 BauGB weitergegeben werden. Ent-
sprechendes gilt für Ablösungsvereinbarungen, die sich auf leitungsgebundene 
Einrichtungen beziehen, die nach dem Kommunalabgabengesetz des jeweiligen 
Landes beitragsfähig sind. 

b) Die Theorie der abgabenrechtlichen Sperrwirkung 

Auf der Grundlage der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts wird in der Literatur teilweise die Auffassung vertreten, das Erschlie-
ßungsbeitragsrecht „sperre“ die Anwendung der Folgekostenregelung des 
§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB spätestens, sobald die sachliche Beitrags-
pflicht für eine Erschließungsanlage gem. § 133 Abs. 2 BauGB entstanden 
sei. 

Vgl. Birk, BauR 1999, S. 205, 209 f.; Quaas, BauR 
1999, S. 1113, 1124; vgl. auch Driehaus, Erschlie-
ßungs- und Ausbaubeiträge, 6. Aufl. 2001, § 6 
Rdnrn. 4, 8, nach dessen Auffassung bereits § 124 
BauGB die Anwendung des § 11 BauGB im Be-
reich der Erschließung sperrt. 

Ab Entstehen der sachlichen Beitragspflicht könne über die Beitragsschuld nicht 
mehr durch Vertrag verfügt werden. Von da an sei die Gemeinde nach § 127 
Abs. 1 BauGB zur Beitragserhebung verpflichtet. Ein nach Entstehung der sach-
lichen Beitragspflicht abgeschlossener Folgekostenvertrag über beitragsfähige 
Erschließungsanlagen sei deshalb von Anfang an nichtig. Ein vor diesem Zeit-
punkt abgeschlossener Folgekostenvertrag über beitragsfähige Erschließungsan-
lagen sei schwebend unwirksam, wenn und solange die Beitragspflicht noch ent-
stehen könne. Er werde in dem Moment nichtig, in dem für die Anlage die Bei-
tragspflicht entstehe, da dadurch der abgeschlossene Folgekostenvertrag zu 
einem unzulässigen Abgabenvertrag werde. Der Abschluß eines Folgekostenver-
trages könne die Entstehung der Beitragspflicht nicht hindern. Anders als bei der 
Ablösung gem. § 133 Abs. 3 S. 5 BauGB fehle hierfür die erforderliche ausdrück-
liche gesetzliche Regelung. Außerdem entstünden die beitragsfähigen Erschlie-
ßungskosten bei einem Folgekostenvertrag der Gemeinde und nicht – wie bei 
einem Erschließungsvertrag nach § 124 Abs. 1 BauGB – bei dem Vertragspart-
ner als „Dritten“. 

Vgl. Birk, BauR 1999, S. 205, 209. 

Auch nach dieser Auffassung kann die Gemeinde allerdings in folgenden Fällen 
Erschließungskosten in einem Folgekostenvertrag weitergeben: 

• Die Gemeinde vereinbart mit dem Vorhabenträger die Übernahme der Ko-
sten von nicht beitragsfähigen Erschließungsanlagen (z.B. Sammelstraße, 
Wohnweg, Brücke, Tunnel). Dort, wo kein Beitrag entstehen kann, entfaltet 
das Abgabenrecht auch keine Sperrwirkung. 
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• Die Gemeinde schließt nach Beginn der Erschließungsarbeiten mit einem 

Dritten einen Erschließungsvertrag ab und gibt diesem die ihr bereits ent-
standenen Erschließungskosten in einem Folgekostenvertrag weiter. 

• Die Gemeinde verzichtet auf Dauer auf eine „Sondersatzung“ für eine Lärm-
schutzmaßnahme und gibt deren Kosten über einen Folgekostenvertrag wei-
ter. 

Vgl. Birk, BauR 1999, S. 205, 210. 

Hinzu kommen muß freilich auch hier, daß die Erschließungsmaßnahmen Vor-
aussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind. 

c) § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB als umfassende Ermächtigung zur Weitergabe 
aller ursächlichen Kosten eines Vorhabens 

Die Auffassung der abgabenrechtlichen Sperrwirkung ist seit der Novellierung 
von § 124 BauGB und der Einführung von § 6 BauGBMaßnG im Jahr 1993 über-
holt. Sie übersieht, daß § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB für den städtebaulichen 
Vertrag ebenso wie § 124 Abs. 2 S. 2 BauGB für den Erschließungsvertrag eine 
selbständige, vom Erschließungsbeitrag nach §§ 127 ff. BauGB und von den 
landesrechtlichen KAG-Beiträgen unabhängige Refinanzierungsmethode bein-
haltet. § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB enthält eine umfassende Ermächtigung 
zur vertraglichen Weitergabe von Kosten, die der Gemeinde für städtebau-
liche Maßnahmen entstehen. Zu den „städtebaulichen Maßnahmen“ i.S.d. § 11 
Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB gehören auch die beitragsfähigen und die nicht bei-
tragsfähigen Erschließungsmaßnahmen. Ein Vorbehalt, daß nach Bundes- oder 
Landesrecht beitragsfähige Erschließungsanlagen nur abgabenrechtlich refinan-
ziert werden dürfen, ist in § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB nicht aufgenommen. Da-
her beschränkt sich der Anwendungsbereich dieser Vorschrift nicht entsprechend 
der bisherigen Dogmatik des Bundesverwaltungsgerichts zum Folgekostenver-
trag auf die Kosten und Aufwendungen für solche Maßnahmen, die der Gemein-
de „jenseits der Erschließung“ entstehen. Vielmehr erlaubt § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 
BauGB darüber hinaus die vertragliche Übernahme aller ursächlichen Kosten, 
d.h. auch der Erschließungskosten. 

So auch Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge -
ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 174 ff.; Krautzber-
ger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 
BauGB, § 11 Rdnr. 160; Löhr, in: Bat-
tis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 8. Aufl. 2002, § 11 
Rdnr. 19; Döring, NVwZ 1994, S. 853, 856; Stüer, 
Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts, 
S. 376. 

§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB ist auch nicht einschränkend dahin auszulegen, 
daß die Gemeinde nur diejenigen Kosten für nach Bundes- oder Landesrecht 
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beitragsfähige Erschließungsanlagen durch städtebaulichen Vertrag abwälzen 
darf, die sie anderenfalls abgabenrechtlich liquidieren dürfte. Eine solche Kon-
gruenz zwischen Beitragsrecht und auf die Erschließungskosten bezogenes Ver-
tragsrecht hat das Bundesverwaltungsgericht zwar früher für den Erschließungs-
vertrag angenommen. In seinem Urteil vom 23.08.1991 hat es entschieden, daß 
die Gemeinden die Herstellungskosten einer Anlage der Abwasserbeseitigung 
durch Erschließungsvertrag nur in dem Umfang einem Erschließungsunterneh-
mer überbürden können, in dem es ihnen abgabenrechtlich gestattet wäre, sie 
auf die Abgabenpflichtigen abzuwälzen. 

Vgl. BVerwG, U. v. 23.08.1991 - 8 C 61.90 -, DVBl. 
1992, S. 372; vgl. auch BGH, U. v. 05.05.1983 - III 
ZR 177/81 -, LM § 123 BBauG Nr. 5 Bl. 1183, 
1185. 

Diese Rechtsprechung ist jedoch inzwischen durch § 124 Abs. 2 BauGB über-
holt. Danach kann der Vorhabenträger in einem Erschließungsvertrag mehr ü-
bernehmen als die Gemeinde nach Beitragsrecht erheben dürfte. Eine solche 
Entkoppelung zwischen Beitragsrecht und Vertragsrecht liegt auch bei reinen 
Kostenerstattungsvereinbarungen für nach Bundes- und Landesrecht beitragsfä-
hige Erschließungsanlagen nahe. Es ist nicht ersichtlich, warum sich ein Bauträ-
ger, ein Erschließungsträger oder eine Eigentümergemeinschaft verpflichten darf, 
sämtliche Erschließungsmaßnahmen ganz auf eigene Kosten durchzuführen, die 
vollständige Kostenübernahme aber unzulässig sein soll, wenn die Gemeinde die 
Erschließungsanlagen selbst herstellt. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 175. 

Sofern sich der Vorhabenträger in einem städtebaulichen Vertrag nach § 11 
Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB verpflichtet hat, die der Gemeinde als Folge des Vorha-
bens entstehenden Erschließungskosten auch für nach Bundes- und Landes-
recht beitragsfähige Erschließungsanlagen ganz zu übernehmen, kommt das 
Beitragsrecht nicht zur Anwendung. Insoweit handelt es sich um eine zulässige 
„Regimeentscheidung“ der Gemeinde, die Refinanzierung der ihr entstande-
nen Erschließungskosten nicht durch Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
nach §§ 127 ff. BauGB vorzunehmen, sondern durch Abschluß eines städtebau-
lichen Vertrages. In solchen Fallgestaltungen ist der Erschließungsaufwand wie 
beim Erschließungsvertrag „anderweitig gedeckt“ im Sinne von §§ 127 Abs. 1 
und § 129 Abs. 1 S. 1 BauGB. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 175 m.w.N.; vgl. 
BVerwG, U. v. 09.11.1984 - 8 C 77/83 -, BVerwGE 
70, S. 247, 257 ff. 
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Praxistip: 

Trotz der hier vertretenen Auffassung sollte eine Gemeinde reine Kostenerstat-
tungsvereinbarungen über nach Bundes- und Landesrecht beitragsfähige Er-
schließungsanlagen derzeit nur in besonderen Ausnahmefällen abschließen, da 
hierfür bis zu einer höchstrichterlichen Klärung ein nicht unerhebliches rechtli-
ches Risiko besteht. Ein solcher Ausnahmefall ist z.B. gegeben, wenn in bereits 
laufenden Verhandlungen mit den Eigentümern Einigkeit über eine vertragliche 
Verpflichtung zur Erstattung auch der Erschließungskosten erzielt worden ist. In 
einem derartigen Fall dürfte es kaum vermittelbar sein, die schon abgestimmte 
Vertragskonstruktion in letzter Minute noch umzustellen. 

IV. Der Erschließungsvertrag gem. § 124 BauGB 

1. Inhalt und Abgrenzung des Erschließungsvertrages 

a) Inhalt des Erschließungsvertrages 

Nach § 124 Abs. 1 BauGB kann die Gemeinde die ihr nach § 123 Abs. 1 
BauGB obliegende Erschließung ganz oder teilweise auf einen Dritten über-
tragen. Als Dritte kommen neben einem selbständigen Erschließungsträger auch 
die Grundstückseigentümer selbst in Betracht. Umstritten ist dagegen, ob auch 
ein von der Gemeinde beherrschtes Unternehmen Dritter i.S.d. § 124 Abs. 1 sein 
kann. Gegenstand eines Erschließungsvertrages können nach § 124 Abs. 2 
BauGB nach Bundes- oder nach Landesrecht beitragsfähige sowie nicht bei-
tragsfähige Erschließungsanlagen in einem bestimmten Erschließungsgebiet in 
der Gemeinde sein. Der Dritte stellt die vertraglich vereinbarten Erschlie-
ßungsanlagen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung her, wobei er 
mit der Ausführung Subunternehmer beauftragen kann. Anschließend überträgt 
er die fertiggestellten Anlagen auf die Gemeinde, die sie als öffentliche Erschlie-
ßungsanlagen widmet und betreibt. 

Die Gemeinde kann nach § 124 Abs. 1 BauGB nur die technische Herstellung 
und die kostenmäßige Abwicklung der Erschließung auf einen Dritten über-
tragen. Hiervon unberührt bleibt ihre nach § 123 Abs. 1 BauGB bestehende Er-
schließungslast. 

Vgl. nur BVerwG, U. v. 22.08.1975 - 4 C 7.73 -, 
DÖV 1976, S. 349. 

Mit Abschluß des Erschließungsvertrages tritt die Erschließungslast lediglich in 
den Hintergrund. Sie lebt wieder auf, wenn der Erschließungsträger nicht mehr 
bereit oder in der Lage ist, seinen vertraglichen Pflichten nachzukommen. In die-
sem Fall muß die Gemeinde eine bereits begonnene Erschließung weiterführen 
und abschließen. 
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Vgl. Reif, BWGZ 1994, S. 200, 202; Bunzel 
(Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein Handbuch, 
2. Aufl. 1999, S. 182. 

Aus diesem Grund und zur Vermeidung einer Doppelinanspruchnahme der Ei-
gentümer hat der Erschließungsunternehmer zur Sicherung der vertraglich ver-
einbarten Verpflichtungen häufig die Erfüllungsbürgschaft einer Bank beizubrin-
gen.  

Die Gemeinde kann in dem Erschließungsvertrag auch keine Hoheitsrechte über-
tragen, insbesondere nicht das Recht, die Eigentümer der zu erschließenden 
Grundstücke zu Beiträgen heranzuziehen. Der Erschließungsträger wird also 
nicht als „beliehener“ Unternehmer tätig. 

Vgl. nur BVerwG, U. v. 22.08.1975 - IV C 7.73 -, 
DÖV 1976, S. 349; BVerwG, U. v. 22.03.1996 - 8 
C 17.94 -, NVwZ 1996, S. 794. 

Beim Abschluß eines Erschließungsvertrages steht meist die finanzielle Entla-
stung der Gemeinde im Vordergrund. Um eine für die Gemeinde kostenneutrale 
Erschließung zu ermöglichen, verpflichtet sich der Erschließungsträger in der 
Regel, 100 % der anfallenden Erschließungskosten zu tragen. Dies ist nach der 
seit dem 01.05.1993 geltenden Fassung des § 124 Abs. 2 BauGB auch rechtlich 
zulässig. Danach kann sich der Dritte gegenüber der Gemeinde verpflichten, die 
Erschließungskosten ganz oder teilweise zu tragen, und zwar unabhängig davon, 
ob die Erschließungsanlagen nach Bundes- oder Landesrecht beitragsfähig sind. 
Ausdrücklich betont das Gesetz, daß § 129 Abs. 1 S. 3 BauGB, der einen Eigen-
anteil der Gemeinde in Höhe von 10 % vorsieht, nicht anzuwenden ist. 

Vor dem 01.05.1993 mußte sich die Gemeinde stets in Höhe des gesetzlich vor-
gesehenen gemeindlichen Eigenanteils an den Erschließungskosten beteiligen. 

Vgl. BVerwG, U. v. 23.08.1991 - 8 C 61.60 -, DVBl. 
1992, S. 373. 

Seit dem Wegfall der zwingend vorgeschriebenen gesetzlichen Eigenbeteiligung 
hat sich die Einsatzhäufigkeit des Erschließungsvertrages in der Praxis spürbar 
erhöht. Für die Grundstückseigentümer ist die Erschließung durch einen Er-
schließungsträger allerdings in der Regel teurer als die gemeindliche Erschlie-
ßung. 

Vgl. Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträ-
ge, 6. Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 21 m.w.N., s. auch 
Pietzcker, Probleme des städtebaulichen Vertra-
ges, in: Erbguth/Oebbecke/Rengeling/Schulte, 
Festschrift Hoppe, S. 439, 443, zu daraus resultie-
renden Bedenken im Hinblick auf den Gleichheits-
satz gem. Art. 3 GG. 
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In bestimmten Fallkonstellationen wird aber auch jetzt noch manchmal verein-
bart, daß der Erschließungsträger nur einen Teil der Erschließungskosten über-
nimmt und der restliche Teil bei der Gemeinde verbleibt. 

Die Gegenleistung der Gemeinde liegt in der Beitragsfreistellung. Danach 
können die Eigentümer der durch die in dem Erschließungsvertrag vereinbarten 
Erschließungsanlagen erschlossenen Grundstücke insoweit nicht zu Beiträgen 
herangezogen werden.  

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 85. 

Mit dem Abschluß eines Erschließungsvertrages trifft eine Gemeinde zugleich 
eine „Regimeentscheidung“ darüber, ob die Abgeltung der Kosten für die Her-
stellung einer Erschließungsanlage im Rahmen des privatrechtlichen Rechtsge-
schäftes zwischen dem Erschließungsträger und dessen Vertragspartner oder 
aber über die öffentlich-rechtliche Refinanzierung durch Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen nach §§ 127 ff. BauGB erfolgt. 

Vgl. OVG Münster, U. v. 24.11.1998 - 3 A 706/91 -, 
NWVBl. 1999, S. 262 nach BFH, U. v. 15.03.2002 
- II R 51/00 -, HFR 2001, S. 1089 und BFH, U. v. 
15.03.2001 - II R 39/99 -, BWGZ 2001, S. 806 wird 
die vertragliche Übernahme von Erschließungsko-
sten grunderwerbsteuerrechtlich aber nicht als 
Entgelt für den Grundstückserwerb angesehen (so 
daß steuerrechtlich der Erschleißungsvertrag für 
den Vorhabenträger nicht nachteilig ist). 

b) Abgrenzung zu anderen Verträgen 

In einem Erschließungsvertrag verpflichtet sich der Erschließungsträger, die Er-
schließungsanlagen ganz oder teilweise im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung herzustellen, verbunden mit einer Beitragsfreistellung durch die Ge-
meinde. Hiervon abzugrenzen sind insbesondere  

• ein Werkvertrag zur Herstellung der Erschließungsanlagen, 

• ein Vorfinanzierungsvertrag, 

• ein Vorausleistungsvertrag bzw. ein Ablösevertrag. 

Durch einen Werkvertrag kann sich ein Unternehmer zwar auch zur Herstellung 
der Erschließungsanlagen verpflichten. Dabei handelt er jedoch im Unterschied 
zum Erschließungsvertrag nicht auf eigene Rechnung, sondern auf Rechnung 
der Gemeinde. Die Erschließungskosten entstehen also bei Herstellung der Er-
schließungsanlagen aufgrund eines Werkvertrages nicht beim Unternehmer, 
sondern bei der Gemeinde. Außerdem besteht die Gegenleistung der Gemeinde 
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bei einem Werkvertrag nicht in einem Beitragsverzicht, sondern in der Zahlung 
eines Werklohns an den Unternehmer. 

Beim Vorfinanzierungsvertrag, der auch als sogenannter unechter Erschlie-
ßungsvertrag bezeichnet wird, übernimmt der Unternehmer lediglich vorüberge-
hend die Kosten der von ihm durchzuführenden Erschließung. Zu einem vertrag-
lich festgelegten Termin erstattet ihm die Gemeinde die Kosten, wobei die ge-
meindliche Kostenerstattungsverpflichtung häufig bis zur Bestandskraft der zur 
Refinanzierung dienenden Beitragsbescheide gestundet wird. Im Unterschied 
zum Erschließungsvertrag verzichtet die Gemeinde beim Vorfinanzierungsvertrag 
also gerade nicht auf eine Beitragserhebung. 

Vgl. OVG Saarland, U. v. 07.11.1988 - 1 R 322/87 
-, DÖV 1989, S. 861; Döring, NVwZ 1994, S. 853, 
855. 

In einen Erschließungsvertrag können allerdings auch Elemente eines Vorfinan-
zierungsvertrages aufgenommen werden, z.B. eine sogenannte Fremdanlieger-
klausel.  

Ein Vorausleistungsvertrag oder ein Ablösungsvertrag dient lediglich zur Fi-
nanzierung von Erschließungsmaßnahmen, die die Gemeinde in eigener Regie 
und auf eigene Kosten durchführt. Eine Verpflichtung des Vertragspartners zur 
Herstellung von Erschließungsanlagen wird dadurch im Unterschied zu einem 
Erschließungsvertrag nicht begründet. Gemeinsam ist diesen Verträgen, daß sie 
alle eine beitragsmäßige Abrechnung entbehrlich machen. 

Vgl. Döring, NVwZ 1994, S. 853, 855 f.; Thalhei-
mer, BWNotZ 1997, S. 79 zur Koppelung mit Ablö-
severeinbarungen. 

c) Besonderheiten des Erschließungsvertrages gegenüber anderen städtebauli-
chen Verträgen 

Bei dem Erschließungsvertrag handelt es sich um einen speziellen städtebauli-
chen Vertrag. Wie bei den Verträgen nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB ermög-
licht es auch der Erschließungsvertrag der Gemeinde, die Durchführung und Fi-
nanzierung einer städtebaulichen Maßnahme auf einen Dritten zu übertragen. 
Gegenüber den städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB bestehen allerdings 
folgende Besonderheiten:  

• Während nach § 11 Abs. 2 S. 2 BauGB eine Vereinbarung einer vom Ver-
tragspartner zu erbringenden Leistung unzulässig ist, wenn er auch ohne sie 
einen Anspruch auf Gegenleistung hätte, fehlt eine solche „Sperregelung“ für 
den Erschließungsvertrag. Das bedeutet, daß ein Erschließungsvertrag auch 
dann abgeschlossen werden kann, wenn das Erschließungsgebiet teilweise 
schon erschlossen ist. 
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Vgl. Birk, BauR 1999, S. 205, 208. 

Allerdings kann die Erteilung einer Baugenehmigung nur dann von dem Ab-
schluß eines Erschließungsvertrages abhängig gemacht werden, wenn die 
Erschließung i.S.d. §§ 30 ff. BauGB noch nicht gesichert ist. 

• Eine weitere Besonderheit des Erschließungsvertrages gegenüber § 11 
BauGB besteht in der ausdrücklichen Feststellung des § 124 Abs. 2 BauGB, 
daß sich der Vertragspartner an den Kosten der Erschließung über das ab-
gabenrechtlich vorgesehene Maß hinaus beteiligen darf. § 124 Abs. 2 S. 3 
BauGB betont ausdrücklich, daß die Gemeinde nicht gezwungen ist, sich an 
den Kosten der Erschließung wie bei der Beitragserhebung entsprechend 
§ 129 Abs. 1 S. 3 BauGB mit einem Eigenanteil von mindestens 10 % zu be-
teiligen. Ob hierin auch inhaltlich eine Besonderheit gegenüber § 11 Abs. 1 
S. 2 Nr. 3 BauGB zu sehen ist, erscheint jedoch fraglich. Dies hängt von der 
heftig umstrittenen Frage ab, ob eine vollständige Abwälzung der Erschlie-
ßungskosten Gegenstand eines Folgekostenvertrages sein kann.  

Insgesamt sind die Besonderheiten des Erschließungsvertrages gegenüber den 
städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB somit als relativ gering anzusehen. 

d) Kombination des Erschließungsvertrages mit anderen Verträgen 

Nicht selten wird ein Erschließungsvertrag nach § 124 BauGB mit einem städte-
baulichen Vertrag nach § 11 BauGB einerseits und/oder mit Regelungen eines 
Werkvertrages bzw. eines Vorfinanzierungsvertrages andererseits verbunden. 
Insbesondere für den Teilbereich der Herstellung der öffentlichen Wasserversor-
gungs- und Abwasseranlagen im Erschließungsgebiet wird häufig eine Werkver-
trags- bzw. Vorfinanzierungsvertragslösung gewählt. Die Gemeinde verpflichtet 
sich danach, dem Erschließungsträger die für die Herstellung dieser Erschlie-
ßungsanlagen entstandenen Kosten zu erstatten und erhebt dann von den Ei-
gentümern der neu erschlossenen Grundstücke KAG-Beiträge. Vom wirt-
schaftlichen Ergebnis her ist eine solche Vertragskonstruktion für den Erschlie-
ßungsträger bzw. die betroffenen Eigentümer oft günstig. Dies ergibt sich daraus, 
daß die tatsächlichen Herstellungskosten für die Teile der öffentlichen Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung im Erschließungsgebiet in der Regel über 
den aufgrund der Globalberechnung festgesetzten Beitragssätzen liegen. 

Gegen eine formelle Zulässigkeit der Kombination eines Erschließungsvertrages 
mit anderen Verträgen bestehen keine Bedenken. Zulässig ist auch eine urkund-
liche Verknüpfung eines Erschließungsvertrages mit der Ablösung von Beiträgen. 

Vgl. hierzu Reif, BWGZ 1994, S. 200, 225. 

In materieller Hinsicht ist darauf zu achten, daß sich der Gesamtvertrag aus meh-
reren einzelnen Vertragsbausteinen zusammensetzt, die jeweils unterschiedli-
chen gesetzlichen Regelungen unterworfen sein können. 
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Praxistip: 

Ohne klare Gliederung läßt sich eine eindeutige Zuordnung der einzelnen ver-
traglichen Verpflichtungen zu bestimmten Vertragstypen nur schwer vornehmen. 
Im Einzelfall sollte deshalb sorgfältig geprüft werden, ob eine Aufteilung in meh-
rere Einzelverträge nicht sinnvoller ist. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 91 f. mit einem weiteren Anwendungsbeispiel. 

2. Vertragspartner 

a) Grundstückseigentümer 

Vertragspartner eines Erschließungsvertrages sind nach § 124 Abs. 1 BauGB die 
Gemeinde und ein „Dritter“. Als Vertragspartner der Gemeinde kommen vor allem 
die Eigentümer der zu erschließenden Grundstücke in Betracht. Sie haben in der 
Regel ein erhebliches eigenwirtschaftliches Interesse an der Erschließung ihrer 
Grundstücke. Auch im räumlichen Geltungsbereich eines Bebauungsplans setzt 
die Erteilung einer Baugenehmigung nach § 30 Abs. 1 BauGB voraus, daß die 
Erschließung rechtlich gesichert ist. Folgende zwei Grundkonstellationen sind zu 
unterscheiden: 

• Ein einzelner Grundstückseigentümer kann insbesondere dann als Dritter 
Vertragspartner der Gemeinde sein, wenn ihm alle Grundstücke im Erschlie-
ßungsgebiet gehören. Typischer Anwendungsfall hierfür ist, daß ein Bau-
träger oder Developer sämtliche im Plangebiet gelegenen Grundstücke 
erwirbt, um sie nach Überplanung und Erschließung zu bebauen oder als 
erschlossenes Bauland an Bauwillige weiterzuveräußern. Um eine möglichst 
zügige Durchführung der Erschließung zu gewährleisten, wird der Grund-
stückseigentümer in solchen Fällen die Erschließung in der Regel selbst 
durchführen oder von beauftragten Firmen durchführen lassen. Die Erschlie-
ßungskosten werden dann offener oder verdeckter Bestandteil der Kauf-
preiskalkulation für die erschlossenen Baugrundstücke oder Eigenheime 
bzw. Eigentumswohnungen. 

Vgl. nur Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – 
ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 184. 

• Gehören die Flächen im Erschließungsgebiet mehreren Grundstückseigen-
tümern, kommt als Vertragspartner der Gemeinde eine von allen Eigentü-
mern gegründete Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) in Betracht. Dies 
setzt freilich voraus, daß sich alle Eigentümer darüber einig sind, daß mit der 
Gemeinde ein Erschließungsvertrag abgeschlossen werden soll. Gesell-
schaftszweck ist die gemeinsame Herstellung der öffentlichen Erschlie-
ßungsanlagen für ein bestimmtes Baugebiet. In dem Gesellschaftsvertrag ist 
ferner zu regeln, wie die notwendigen Erschließungskosten aufgebracht und 
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unter den einzelnen Gesellschaftern im Innenverhältnis verteilt werden sol-
len. Im Außenverhältnis haften die Gesellschafter der GbR allerdings für die 
eingegangenen Verpflichtungen der Gesellschaft mit ihrem eigenen Vermö-
gen unbeschränkt als Gesamtschuldner. Das Risiko, daß einzelne Gesell-
schafter mit ihrem Erschließungskostenanteil ausfallen, können die Gesell-
schafter im Innenverhältnis z.B. dadurch minimieren, indem sie entsprechen-
de Vorauszahlungen auf ein Treuhandkonto vereinbaren. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 185; Birk, Städtebauli-
che Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 135. 

b) Erschließungsträger 

Häufig schalten die Grundstückseigentümer und/oder die Gemeinde ein profes-
sionelles Erschließungsunternehmen ein, das mit der Gemeinde im Namen der 
Grundstückseigentümer oder in eigenem Namen den Erschließungsvertrag ab-
schließt. Die Motivation für die Einschaltung eines Erschließungsträgers kann 
darin liegen, daß sich die Grundstückseigentümer mit der Durchführung der Er-
schließungsmaßnahmen in technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht 
überfordert fühlen. Ist dies der Fall, kann die Gemeinde mit dem Erschließungs-
träger, auf den sich die Eigentümer einigen, einen Erschließungsvertrag ab-
schließen. 

Die Initiative zur Beauftragung eines Erschließungsträgers kann aber auch von 
der Gemeinde ausgehen, der u.U. an einer reibungslosen professionellen Ab-
wicklung der Erschließung gelegen ist. In solchen Fällen macht die Gemeinde die 
Überplanung eines Baugebiets oft davon abhängig, daß alle Eigentümer der im 
Plangebiet gelegenen Grundstücke bereit sind, einen Erschließungsträger mit 
der technischen und wirtschaftlichen Durchführung der Erschließungsmaßnahme 
zu beauftragen. Dies erscheint unbedenklich.  

Problematisch ist dagegen, wenn die Gemeinde die Überplanung des Bauge-
biets davon abhängig macht, daß die Eigentümer mit einem von ihr ausgewähl-
ten Erschließungsträger Kostenerstattungsvereinbarungen abschließen. Eine 
solche Verknüpfung in Form einer wettbewerbsausschließenden Fixierung auf 
einen bestimmten Unternehmer dürfte nicht nur wettbewerbsrechtliche Pro-
bleme auslösen, sondern erscheint auch unter dem Aspekt des Koppelungsver-
bots zweifelhaft.  

Der Wunsch der Gemeinde, einen bestimmten, von ihr ausgesuchten Erschlie-
ßungsträger durchzusetzen, hat häufig folgenden Hintergrund: Der Erschlie-
ßungsträger macht sein Engagement u.U. davon abhängig, daß die Gemeinde 
mit ihm einen Geschäftsbesorgungsvertrag abschließt und darin das Risiko der 
Vorlaufkosten übernimmt. Dieses Risiko verwirklicht sich, wenn nicht sämtliche 
Eigentümer bereit sind, mit dem Erschließungsträger eine Kostenerstattungsver-
einbarung über die anteilige Tragung der Erschließungskosten abzuschließen. 
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Gelingt es dem Erschließungsträger, alle Eigentümer zur Unterzeichnung einer 
entsprechenden Kostenerstattungsvereinbarung zu bewegen, werden die Vor-
laufkosten anteilig von den Eigentümern übernommen. 

Wird ein Erschließungsträger von den Grundstückseigentümern als Dienstlei-
ster ohne eigene Grundstücksinteressen eingeschaltet, sind zwei Vertrags-
konstruktionen des Erschließungsvertrages möglich: 

Variante 1: 

Der Erschließungsträger tritt als Vertreter der Grundstückseigentümer auf. Ver-
tragspartner der Gemeinde beim Abschluß des Erschließungsvertrages 
nach § 124 BauGB ist in diesem Fall die BGB-Gesellschaft der Eigentümer, 
vertreten durch den Erschließungsträger. Der Erschließungsträger führt na-
mens und im Auftrag der BGB-Gesellschaft der Grundstückseigentümer die in 
dem Erschließungsvertrag vereinbarten Erschließungsmaßnahmen durch oder 
läßt sie von Werkunternehmern durchführen. Zu den Leistungen des Erschlie-
ßungsträgers gehören auch die Planung, die Ausschreibung und die Vergabe der 
Leistungen, die Bauleitung einschließlich der örtlichen Bauüberwachung sowie 
die Übertragung der fertiggestellten Erschließungsanlagen auf die Gemeinde, 
und zwar jeweils als Vertreter der BGB-Gesellschaft der Eigentümer. Aufgabe 
des Erschließungsträgers ist ferner die gesamte finanzielle Betreuung und Ab-
wicklung der Erschließungsmaßnahmen über ein hierfür einzurichtendes Er-
schließungskonto. Die rechtliche Grundlage des Verhältnisses zwischen der 
BGB-Gesellschaft der Eigentümer und dem Erschließungsträger bildet ein zwi-
schen diesen abzuschließender Geschäftsbesorgungsvertrag, in dem auch die 
Höhe des Honorars des Erschließungsträgers festgelegt wird. Nach welchem 
Maßstab die anfallenden Kosten der Planung und Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen einschließlich der Kosten des Erschließungsträgers zwischen den 
einzelnen Eigentümern zu verteilen ist, richtet sich nach dem Gesellschaftsver-
trag.  

Variante 2: 

Der Erschließungsträger schließt den Erschließungsvertrag gem. § 124 
BauGB mit der Gemeinde im eigenen Namen ab. Er verpflichtet sich dann ge-
genüber der Gemeinde, die Erschließungsanlagen im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung herzustellen und kostenlos oder gegen die vereinbarte ge-
meindliche Kostenbeteiligung auf die Gemeinde zu übertragen. Zur Refinanzie-
rung der entstehenden Erschließungskosten schließt der Erschließungs-
träger mit allen Eigentümern der zu erschließenden Grundstücke Kostener-
stattungsvereinbarungen ab. Darin verpflichten sich die Eigentümer gegenüber 
dem Erschließungsträger, sich anteilig an den entstehenden Erschließungsko-
sten einschließlich des Trägerhonorars zu beteiligen. Zur Vermeidung von 
Fremdfinanzierungskosten wird in der Regel vereinbart, daß die Eigentümer die 
voraussichtlich entstehenden Kosten durch entsprechende Abschlagszahlungen 
vorfinanzieren. Erschließungsvertrag und Kostenerstattungsvereinbarungen sind 
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in dieser Fallkonstellation stets durch Wirksamkeitsklauseln miteinander ver-
knüpft.  

Vgl. Birk, BauR 1999, S. 205, 206. 

Aus Sicht des Erschließungsträgers ist die beschriebene Variante 1 meist günsti-
ger, da dann im Unterschied zur Variante 2 die anderen Grundstückseigentümer 
das Risiko des Zahlungsausfalls eines Eigentümers tragen. 

c) Kommunal beherrschte Unternehmen 

Die Gemeinde kann zwar nach dem eindeutigen und insoweit nicht auslegungs-
fähigen Wortlaut des § 124 Abs. 1 BauGB einen Erschließungsvertrag nicht mit 
sich selbst, sondern nur mit einem Dritten abschließen. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 22.08.1996 - 
2 S 2320/94 -, BWGZ 1997, S. 538. 

Sie kann deshalb mit den Grundstückseigentümern der zu erschließenden 
Grundstücke auch keine Werkverträge abschließen, mit denen sie sich zur Pla-
nung und Herstellung der Erschließungsanlagen gegen die Zahlung eines Werk-
lohns verpflichtet. Dies gilt in gleicher Weise auch für Eigenbetriebe, da diese 
gegenüber der Gemeinde kein selbständiges Rechtssubjekt darstellen. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 187. 

Streitig ist aber, ob als Dritter i.S.v. § 124 Abs. 1 BauGB auch ein kommunal 
beherrschtes Unternehmen angesehen werden kann, d.h. eine rechtlich selb-
ständige juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts, an der die 
Gemeinde ganz oder mehrheitlich beteiligt ist.  

Bejahend: Löhr, in: Battis/Krautzberger/Löhr, 
BauGB, 8. Aufl. 2002, § 124 Rdnr. 1; Schmidt-
Eichstaedt, BauR 1998, S. 899, 903; Bunzel 
(Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein Handbuch, 
2. Aufl. 1999, S. 187 ff.; Reif, BWGZ 1994, S. 200, 
219; Walker, Handbuch Städtebauliche Verträge 
Band 1, 1999, S. 424; Eusterbrock, in: Gronemey-
er, BauGB, 1999, § 124 Rdnrn. 9 f; Steinmetz, 
Städte- und Gemeinderat 1997, S. 178; Stich, Vor-
tragsmanuskript zum Fachseminar „Vertragliche 
Regelungen bei der Stadtplanung“ des ISW Mün-
chen am 24.04.1994; verneinend: Birk, Städte-
bauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 102 ff.; ders., 
BauR 1999, S. 205, 207; Driehaus, Erschließungs- 
und Ausbaubeiträge, 6. Aufl. 2001, § 6 Rdnrn. 12 
ff.; ders. Können gemeindliche Erschließungsge-
sellschaften Dritter i.S.d. § 124 Abs. 1 BauGB 



 220
 
 

sein?, BauR 1999, S. 862; Vogel, in: Brügelmann, 
BauGB, § 124 Rdnr. 19; Quaas, BauR 1999, 
S. 1113, 1123. 

Dem Wortlaut des § 124 Abs. 1 BauGB läßt sich nicht entnehmen, daß ein Dritter 
i.S.d. § 124 nur eine Gesellschaft sein kann, an der die Gemeinde nicht mehr-
heitlich beteiligt ist. Gegen eine solche Behauptung spricht auch die Tatsache, 
daß ein von der Gemeinde beherrschtes Unternehmen auch dann ein selbstän-
diges Rechtssubjekt ist, wenn zwischen Gemeinde und Gesellschaft eine enge 
personelle Verknüpfung besteht und diese durch die Gemeinde gesteuert wird. 
Daher kann davon ausgegangen werden, daß auch ein Unternehmen, an dem 
die Gemeinde ganz oder mehrheitlich beteiligt ist, Dritter i.S.v. § 124 Abs. 1 
BauGB sein kann. 

Dem wird von Driehaus entgegengehalten, eine von der erschließungspflichtigen 
Gemeinde getragene Erschließungsgesellschaft führe zu einer weitgehenden 
Personenidentität von Kontrolleur und Kontrolliertem. Der Grundsatz, daß Kon-
trolleure sich nicht selbst kontrollieren können und dürfen, sei in allen anderen 
Rechtsgebieten selbstverständlich. Eine davon abweichende Auffassung sei nur 
dann gerechtfertigt, wenn der Gesetzgeber für den Erschließungsvertrag eine 
Ausnahme von diesem Grundsatz begründet hätte. 

Vgl. Driehaus, BauR 1999, S. 862, 864 f.; ders. Er-
schließungs- und Ausbaubeiträge, 6. Aufl. 2001, 
§ 6 Rdnr. 15. 

Diese Argumente überzeugen nicht. Bunzel weist zu Recht darauf hin, daß sich 
die Gemeinde auch dann selbst kontrollieren muß, wenn sie die Erschließungs-
anlagen durch ihr Tiefbauamt, ihren Bauhof oder ihren Eigenbetrieb selbst her-
stellt und anschließend die Eigentümer zu Beiträgen heranzieht. Bei einer Er-
schließung in Regie der Gemeinde findet eine interne Kontrolle über die zustän-
digen Organe der Gemeinde statt, d.h. über den Gemeinderat bzw. die zuständi-
gen Ausschüsse. Bei rechtswidrigem Verhalten kann die Kommunalaufsichtbe-
hörde einschreiten. Eine gesteigerte Kontrollpflicht im Falle der Übertragung der 
Erschließung auf einen Dritten ist gesetzlich nicht geboten. Nach der derzeitigen 
Rechtslage besteht auch kein Verbot einer personellen Verflechtung der kommu-
nalen Verwaltung mit kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Für eine „lasche“ 
Handhabung der gemeindlichen Kontrolle des von ihr beherrschten Unterneh-
mens besteht im übrigen schon deshalb keine Veranlassung, da dieses der Ge-
meinde die fertiggestellten Erschließungsanlagen in ihre Unterhaltungslast über-
trägt.  

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 187 f. 

Birk hält die Einschaltung eines kommunal beherrschten Unternehmens für eine 
unzulässige Umgehung der Bestimmungen des Abgabenrechts, insbesondere 
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der Pflicht zur Kostenbeteiligung der Gemeinde nach § 129 Abs. 1 S. 3 BauGB. 
Der Gesetzgeber habe das BauGB 1998 in § 124 BauGB nicht dahin geändert, 
daß die Gemeinden befugt sind, die Kosten der Erschließung direkt durch Ver-
trag an die Grundstückseigentümer weiterzugeben. Was die Stadt selbst nicht 
dürfe, sei ihr auch über die „Flucht ins Privatrecht“ versagt. 

Vgl. Birk, BauR 1999, S. 205, 207. 

Auch diese Auffassung ist keinesfalls zwingend. Immerhin ist ein kommunal be-
herrschtes Unternehmen unabhängig von den Beteiligungsverhältnissen gegen-
über der Gemeinde eine rechtlich selbständige Einheit, d.h. Dritter. Die Gründung 
einer kommunal beherrschten Erschließungsgesellschaft kann auch nicht als 
Mißbrauch angesehen werden. Sie dient zwar u.a. dazu, sich von allen Erschlie-
ßungskosten zu entlasten. Eine Erschließungsgesellschaft, deren Allein- oder 
Mehrheitsgesellschafter die Gemeinde ist, verfolgt jedoch in der Regel zumindest 
ebenso das Ziel, im Rahmen einer aktiven Baulandpolitik eine schnelle und ko-
stensparende Baulandbereitstellung zu ermöglichen.  

Vgl. Löhr, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 8. 
Aufl. 2002, § 124 Rdnr. 1. 

Die Erwerber der Baugrundstücke sind in diesem Fall nicht schlechter gestellt als 
bei einem Erschließungsträger, an dem die Gemeinde nicht oder jedenfalls nicht 
mehrheitlich beteiligt ist.  

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 188 f. 

Insgesamt ist somit festzuhalten, daß auch kommunal beherrschte Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit Dritte i.S.d. § 124 Abs. 1 BauGB sein können. 

Davon zu unterscheiden ist aber die Frage, ob die Gemeinde die Ausweisung 
eines Baugebiets davon abhängig machen kann, daß alle Eigentümer der im 
Plangebiet gelegenen Grundstücke bereit sind, gerade das kommunal beherrsch-
te Unternehmen (und keinen anderen geeigneten Erschließungsunternehmer) 
mit der Durchführung der Erschließung zu beauftragen. 

d) Die Gemeinde als Trägerin der Erschließungslast und als Grundstückseigen-
tümerin 

Ähnlich wie bei der freiwilligen Umlegung kann die Gemeinde an einem Er-
schließungsvertrag in zwei Funktionen teilnehmen: 

• als Trägerin der ihr nach § 123 Abs. 1 BauGB obliegenden Erschließungs-
last;  

• als Grundstückseigentümerin im Erschließungsgebiet. 
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Ist die Gemeinde selbst Eigentümerin von Grundstücken im Erschlie-
ßungsgebiet, kann sie aufgrund ihrer unterschiedlichen Rollen wie bei der 
freiwilligen Umlegung auf „beiden“ Seiten des Erschließungsvertrages auftreten. 
Sie kann in einem solchen Fall also einen Erschließungsvertrag mit einer 
BGB-Gesellschaft abschließen, bei der sie selbst Gesellschafterin ist. Dies 
gilt jedenfalls dann, wenn die Gemeinde genauso wie alle anderen Grundstücks-
eigentümer der BGB-Gesellschaft behandelt wird, und zwar auch dann, wenn sie 
als geschäftsführende Mitgesellschafterin die Erschließung des Gebiets für alle 
Gesellschafter durchzuführen hat. Nach Meinung der zuständigen baden-
württembergischen Ministerien liegt darin kein Fall einer unzulässigen Rückbe-
auftragung.  

Vgl. GT-Info Nr. 769/96 vom 30.11.1996 des Ge-
meindetags Baden-Württemberg; Walker, Hand-
buch Städtebauliche Verträge Band 1, 1. Aufl. 
1999, S. 423 f.; Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 93 f. 

Nach Auffassung des Gemeindetags Baden-Württemberg darf die Gemeinde 
ferner nur dann Gesellschafterin einer BGB-Gesellschaft der Eigentümer werden, 
wenn sie sicherstellt, daß ihre Haftung aus der Stellung als Mitgesellschafterin 
der GbR beschränkt wird. 

Vgl. GT-Info Nr. 769/96 vom 30.11.1996. 

Dies kann dadurch geschehen, daß die grundsätzlich gesamtschuldnerische Haf-
tung für die einzelnen Gesellschafter der BGB-Gesellschaft so beschränkt wird, 
daß diese nur für die von ihnen zu finanzierenden Erschließungskostenanteile 
einzustehen haben. Hierzu muß jeder Gesellschafter für seinen Anteil ausrei-
chende Sicherheit leisten. Walker hat folgende Regelung vorgeschlagen: Die 
Gesellschafter lassen sich bei einer zu vereinbarenden Abwicklungsbank in Höhe 
ihrer Erschließungskostenanteile eine Kreditlinie einräumen oder ein Guthaben 
bereitstellen, über welche nur der Erschließungsbetreuer oder ein geschäftsfüh-
render Gesellschafter nach Baufortschritt unwiderruflich bis zum Abschluß der 
Erschließungsmaßnahme und deren Abrechnung verfügen kann. 

Vgl. Walker, Handbuch städtebauliche Verträge, 
Band 1, 1. Aufl. 1999, S. 242. 

Hiervon zu unterscheiden ist die Frage, ob die Gemeinde von dem Erschlie-
ßungsträger als Subunternehmer beauftragt werden kann. Soweit es sich nur 
um einzelne Gewerke handelt (z.B. Vornahme von Straßenvermessungsaufga-
ben oder Erstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen), dürfte dagegen nichts 
einzuwenden sein. 

So auch Walker, Handbuch städtebauliche Verträ-
ge Band 1, 1. Aufl. 1999, S. 422 f. 



 223
 
 

e) Die Gemeinde als Erschließungsträgerin in Sonderfällen? 

Hat eine Gemeinde ihre Erschließungslast nach § 123 Abs. 1 BauGB für die öf-
fentliche Wasserversorgung und/oder die öffentliche Abwasserbeseitigung durch 
Satzung auf einen Zweckverband übertragen, stellt sich die Frage, ob der 
Zweckverband insoweit die Erschließung in entsprechender Anwendung des 
§ 124 Abs. 1 BauGB durch Vertrag auf die Gemeinde übertragen kann. Eine der-
artige Vertragskonstruktion wird in der Praxis nicht selten angewandt. Für ihre 
Zulässigkeit spricht, daß die Gemeinde gegenüber dem Zweckverband, dem die 
Erschließungslast obliegt, Dritter ist. 

3. Gegenstand des Erschließungsvertrages 

Nach §124 Abs. 2 BauGB können Gegenstand des Erschließungsvertrages nach 
Bundes- oder nach Landesrecht beitragsfähige sowie nicht beitragsfähige Er-
schließungsanlagen in einem bestimmten Erschließungsgebiet in der Gemeinde 
sein. 

a) Erschließungsgebiet 

Erschließungsgebiet i.S.d. § 124 Abs. 2 S. 1 BauGB ist das Erschließungsver-
tragsgebiet.  

Vgl. Reif, BWGZ 1994, S. 200, 203; Driehaus, Er-
schließungs- und Ausbaubeiträge, 6. Aufl. 2001, 
§ 6 Rdnr. 30; Quaas, Kommunales Abgabenrecht, 
Rdnr. 190; anderer Ansicht Birk, Städtebauliche 
Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 109 ff., der zwischen 
dem Erschließungsgebiet i.S.d. § 124 Abs. 2 S. 1 
BauGB als den Bauflächen, die hinsichtlich der zu 
ihrer Erschließung notwendigen Baumaßnahmen 
in sachlich-technischem Gesamtzusammenhang 
stehen, und dem Erschließungsvertragsgebiet un-
terscheidet. 

Das Erschließungsgebiet umfaßt die Bauflächen (Grundstücke), die durch die 
vom Erschließungsunternehmer nach dem Erschließungsvertrag herzustellenden 
Anlagen erschlossen werden sollen sowie die Flächen der Erschließungsanlagen 
selbst. 

Vgl. Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträ-
ge, 6. Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 30; Reif, BWGZ 1994, 
S. 200, 203. 

Die Ausdehnung des Erschließungsgebiets muß im Erschließungsvertrag genau 
beschrieben werden. 
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Das Erschließungsgebiet kann ein gesamtes Bebauungsplangebiet oder Teile 
hiervon umfassen. Es kann sich auch auf mehrere Bebauungsplangebiete er-
strecken, wobei anders als bei der Erschließungseinheit des § 130 Abs. 2 BauGB 
nicht vorausgesetzt wird, daß ein gesteigertes Abhängigkeitsverhältnis der ver-
schiedenen Erschließungsanlagen zueinander besteht. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 109 f. 

Auch getrennt liegende Bauflächen können rechtlich zu einem Erschließungsge-
biet zusammengefaßt werden, wenn sie durch gemeinsame Erschließungsanla-
gen erschlossen werden. 

Vgl. nur Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge -
ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 183; Walker, 
Handbuch Städtebauliche Verträge Band 1, 
1. Aufl. 1999, S. 426. 

Bei der Abgrenzung des Erschließungsgebiets ist zu beachten, daß Größe und 
Lage der nicht erschlossenen Restfläche des Bebauungsplangebiets so beschaf-
fen sein müssen, daß eine gesonderte Erschließung mit beitragsmäßiger Ab-
rechnung möglich bleibt.  

Vgl. Walker, Handbuch Städtebauliche Verträge 
Band 1, 1. Aufl. 1999, S. 426. 

Ferner ist die Abgrenzung des Erschließungsgebiets so vorzunehmen, daß die 
Kostenbelastung des Unternehmers nach § 124 Abs. 3 S. 1 BauGB den gesam-
ten Umständen nach angemessen ist und in hinreichendem Zusammenhang mit 
der Erschließung der konkreten Baugrundstücke steht. In dem so gezogenen 
Rahmen haben die Vertragspartner bei der Feinabgrenzung des Erschließungs-
gebiets einen gewissen Gestaltungsspielraum. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 111. 

Praxistip: 

Ein Erschließungsvertrag sollte erst dann abgeschlossen werden, wenn die zu 
erschließenden Grundstücke und die dafür notwendigen Erschließungsanlagen 
abschließend bekannt und definiert sind. Durch eine spätere Anpassung des Er-
schließungsgebiets können leicht zusätzliche Kosten entstehen, die an die Ei-
gentümer der hinzutretenden Grundstücke nicht ohne weiteres weitergegeben 
werden können. Aus diesem Grund sollte in dem Erschließungsvertrag ausdrück-
lich geregelt werden, daß Änderungen des Erschließungsgebiets der Zustim-
mung beider Vertragspartner in Form eines Änderungsvertrages bedürfen und 
die Änderung des Bebauungsplanentwurfs oder des Bebauungsplans nicht au-
tomatisch zu einer Änderung des Erschließungsgebiets führt. 
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Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 111. 

b) Erschließungsanlagen 

aa) Nach Bundes- oder nach Landesrecht beitragsfähige sowie nicht beitragsfä-
hige Erschließungsanlagen 

Gegenstand eines Erschließungsvertrages können sein: 

• die nach Bundesrecht beitragsfähigen Erschließungsanlagen:  

Darunter fallen alle in § 127 Abs. 2 BauGB aufgezählten erschließungsbei-
tragsrechtlich selbständigen beitragsfähigen Erschließungsanlagen, aber 
auch unselbständige Sackgassen. 

Vgl. Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträ-
ge, 6. Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 27.  

• die nach Landesrecht beitragsfähigen Erschließungsanlagen: 

Hierzu zählen die im Erschließungsgebiet zu verlegenden Teile des Leitungs- 
bzw. Kanalnetzes von Einrichtungen der Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung. Die Kläranlage als Teileinrichtung der Abwasserbeseitigung ist 
allerdings grundsätzlich nicht erschließungsvertragsfähig. Üblicherweise 
werden für den Klärbeitrag Ablösevereinbarungen getroffen. 

Vgl. Reif, BWGZ 1994, S. 200, 211; Walker, 
Handbuch städtebauliche Verträge, Band 1, 1. 
Aufl. 1999, S. 428. 

• die weder nach Bundes- noch nach Landesrecht beitragsfähigen Erschlie-
ßungsanlagen: 

Zu diesen gehören insbesondere 

- Kinderspielplätze und Bolzplätze, 

- Anlagenteile, die zwar grundsätzlich zu den beitragsfähigen Erschlie-
ßungsanlagen gehören, deren Kosten nach § 128 Abs. 3 S. 1 BauGB je-
doch aus dem Erschließungsaufwand ausgeschlossen sind (Brücken, 
Tunnels und Unterführungen) 

Döring, NVwZ 1994, S. 853, 854. 

- Sammelstraßen und öffentliche Parkplätze, die nach der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts nicht beitragsfähig sind, weil sich die 
nach § 131 Abs. 1 S. 1 BauGB erschlossenen Grundstücke nicht ab-
schließend feststellen lassen. 
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Vgl. BVerwG, U. v. 25.11.1981 - 8 C 16-19.81 -, 
NVwZ 1982, S. 555 (zu den Sammelstraßen); 
BVerwG, U. v. 24.09.1987 - 8 C 75.86 -, NVwZ 
1988, S. 359 (zu den öffentlichen Parkplätzen); 
vgl. auch Driehaus, Erschließungs- und Ausbau-
beiträge, 6. Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 27.  

- eine Tiefendrainage zur Trockenlegung des Baugebiets 

Vgl. BVerwG, U. v. 13.11.1992 - 8 C 41.90 -, 
NVwZ 1993, S. 1203. 

- Anlagen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen, auch wenn 
sie nicht nach § 127 Abs. 2 Nr. 5 BauGB erschließungsbeitragsfähig sind. 

Vgl. Vogel, in: Brügelmann, BauGB, § 124 
Rdnr. 20; Weyreuther, UPR 1994, S. 121 ff. 

- die Erschließungsanlagen zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Fern-
wärme. 

Vgl. zu diesen Anlagen BVerwG, U. v. 11.12.1987 
- 8 C 85,86 -, NVwZ 1988, S. 632; Driehaus, Er-
schließungs- und Ausbaubeiträge, 6. Aufl. 2001, 
§ 6 Rdnr. 27. 

Die nicht nach Bundesrecht oder Landesrecht beitragsfähigen Erschließungsan-
lagen können sowohl Gegenstand eines Erschließungsvertrages als auch eines 
Folgekostenvertrages nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB sein. Ob auch beitrags-
fähige Erschließungsanlagen Gegenstand eines Folgekostenvertrages sein kön-
nen, ist dagegen heftig umstritten. 

Die Gemeinde kann einen Erschließungsvertrag nach § 124 BauGB aber nur 
für solche Erschließungsanlagen abschließen, die von der ihr nach § 123 
Abs. 1 BauGB auferlegten Erschließungslast erfaßt werden. Dies ergibt sich 
daraus, daß die Gemeinde nicht eine Erschließung auf einen Dritten übertragen 
kann, die nicht ihr, sondern einem Dritten als Aufgabe obliegt.  

Vgl. Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträ-
ge, 6. Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 28.  

Kein tauglicher Gegenstand eines Erschließungsvertrages mit der Gemeinde ist 
z.B. die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt einer klassifizierten Straße (Bundes-, Lan-
des- oder Kreisstraße), da die Gemeinde nach dem einschlägigen Straßenrecht 
nicht deren zuständiger Straßenbaulastträger ist. 

Vgl. Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträ-
ge, 6. Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 28; Quaas, in: Schröd-
ter, BauGB, 6. Aufl. 1998, § 124 Rdnr. 5; zur Zu-
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lässigkeit einer Vereinbarung, in der sich ein Bau-
träger gegenüber dem Träger der Straßenbaulast 
zur Übernahme eines Kostenanteils für den durch 
die beabsichtigte Ansiedlung eines SB-Marktes er-
forderlich werdenden Ausbau einer Kreuzung ver-
pflichtet vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 
05.08.1996 - 8 S 380/96 -, UPR 1997, S. 78. 

Die Herstellung von Teilen der öffentlichen Wasserversorgungsanlage oder der 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage im Erschließungsgebiet kann ebenfalls 
nicht Gegenstand eines Erschließungsvertrages mit der Gemeinde sein, wenn 
diese die ihr nach § 123 Abs. 1 BauGB obliegende Erschließungslast durch Sat-
zung auf einen Zweckverband übertragen hat. Der Erschließungsträger ist aber 
nicht gehindert, für die Herstellung dieser Anlagen in entsprechender Anwendung 
des § 124 BauGB einen separaten Erschließungsvertrag mit dem Zweckverband 
abzuschließen. 

bb) Verbesserung, Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung von Erschlie-
ßungsanlagen 

Umstritten ist, ob nur die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen Ge-
genstand eines Erschließungsvertrages sein kann oder auch deren Verbesse-
rung, Erneuerung und Erweiterung auf Kosten des Erschließungsunternehmers.  

Bejahend Reif, BWGZ 1994, S. 200, 202; Bunzel 
(Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein Handbuch, 
2. Aufl. 1999, S. 190; Birk, Städtebauliche Verträ-
ge, 4. Aufl. 2002, S. 137 f.; Vogel, in: Brügelmann, 
BauGB, § 124 Rdnr. 22; Döring, NVwZ 1994, S. 
853, 854; verneinend Driehaus, Erschließungs- 
und Ausbaubeiträge, 6. Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 28; 
Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, § 124 
Rdnr. 5; Erbguth/Rapsch, DÖV 1992, S. 45, 50; 
vgl. auch BVerwG, U. v. 11.11.1987 - 8 C 4.96 -, 
NVwZ 1988, S. 355, 356.  

Im Ergebnis spricht vieles dafür, daß auch Verbesserungs-, Erneuerungs- und 
Erweiterungsmaßnahmen von Erschließungsanlagen Gegenstand eines Er-
schließungsvertrages sein können, soweit sie in sachlichem Zusammenhang mit 
der Erschließung eines neuen Baugebiets stehen. Der Begriff der Erschließung 
i.S.d. § 123 BauGB ist nicht auf die erstmalige Herstellung der Erschließungsan-
lagen beschränkt, sondern erfaßt auch deren Erweiterung oder Verbesserung.  

Vgl. Löhr, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 8. 
Aufl. 2002, § 123 Rdnr. 15; Reif, BWGZ 1994, S. 
200, 202; Vogel, in: Brügelmann, BauGB, § 124 
Rdnr. 22. 
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Die Durchführung von Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen vorhandener 
Erschließungsanlagen kann in einem Erschließungsvertrag insbesondere dann 
vereinbart werden, wenn zur Erschließung eines neuen Baugebiets die Verbreite-
rung einer im beitragsrechtlichen Sinne bereits erstmalig endgültig hergestellten 
Straße erforderlich ist oder wenn eine vorhandene Straße dem heutigen Stan-
dard einer Erschließungsanlage nicht mehr genügt. 

Vgl. Döring, NVwZ 1994, S. 853, 854; Reif, BWGZ 
1994, S. 200, 202; Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche 
Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 190. 

Hierfür kommt es nicht darauf an, ob landesrechtliche Regelungen zum Ausbau-
beitragsrecht vorhanden sind, die in Baden-Württemberg fehlen.  

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 137. 

Die Unterhaltung von Erschließungsanlagen kann dagegen nicht Gegenstand 
eines Erschließungsvertrages sein. Dies ergibt sich aus § 123 Abs. 4 BauGB, 
wonach die Unterhaltung der Erschließungsanlagen nicht zur Erschließung i.S.d. 
§ 123 BauGB gehört. 

Vgl. Reif, BWGZ 1994, S. 200, 202; Bunzel 
(Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein Handbuch, 
2. Aufl. 1999, S. 190. 

Selbst wenn man unterstellt, daß Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnah-
men nicht dem Erschließungsbegriff der §§ 123 ff. BauGB unterfallen und des-
halb nicht Gegenstand eines Erschließungsvertrags sein können, so kann die 
Durchführung dieser Maßnahmen und/oder deren Kostenübernahme durch einen 
Dritten jedenfalls durch einen städtebaulichen Vertrag nach § 11 Abs. 1 S. 2 
Nr. 1 BauGB oder nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB vereinbart werden. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 124 Rdnr. 5; Erbguth/Rapsch, DÖV 1992, S. 45, 
50. 

4. Umfang der Kostenübernahme 

a) Möglichkeit der 100 %igen Übernahme der Erschließungskosten 

Nach § 124 Abs. 2 BauGB kann sich der Erschließungsträger gegenüber der 
Gemeinde verpflichten, die Erschließungskosten ganz oder teilweise zu tragen, 
wobei dies unabhängig davon gilt, ob die Erschließungsanlagen nach Bundes- 
oder Landesrecht beitragsfähig sind. Der Begriff „Erschließungskosten“ ist weiter 
als der Begriff „Erschließungsaufwand“ i.S.d. § 128 BauGB. Dies hat zur Folge, 
daß von der Kostenvereinbarung eines Erschließungsvertrages auch Kosten er-
faßt werden können, die nicht zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand i.S.d. 
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§ 128 BauGB zählen. Dazu gehören insbesondere die Kosten für Brücken, Tun-
nels und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen. 

Vgl. Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträ-
ge, 6. Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 36.  

Die in § 124 Abs. 2 S. 2 BauGB eröffnete Möglichkeit, dem Erschließungsunter-
nehmer vertraglich die gesamten Erschließungskosten aufzuerlegen, erfaßt 
auch den sogenannten Gemeindeanteil, d.h. den Anteil vom beitragsfähigen 
Erschließungsaufwand, den die Gemeinde bei Durchführung der Erschließung 
auf eigene Rechnung gem. § 129 Abs. 1 S. 3 BauGB zu tragen hat. 

Der Regelung des § 124 Abs. 2 S. 3 BauGB, daß § 129 Abs. 1 S. 3 BauGB im 
Rahmen von Erschließungsverträgen nicht anzuwenden ist, kommt deshalb kei-
ne rechtsbegründende, sondern ausschließlich klarstellende Bedeutung zu.  

Vgl. Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträ-
ge, 6. Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 37; Birk, Städtebauli-
che Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 138. 

Mit dieser Verdeutlichung ist der Gesetzgeber der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts entgegengetreten, die davon ausging, eine Gemeinde könne 
die Erschließungskosten durch Erschließungsvertrag nur in dem Umfang einem 
Erschließungsunternehmer überbürden, indem es ihr abgabenrechtlich gestattet 
wäre, sie auf die Abgabenpflichtigen abzuwälzen. 

Vgl. BVerwG, U. v.19.10.1984 - 8 C 52.83 -, NJW 
1985, S. 642; BVerwG, U. v. 23.08.1991 - 8 C 
61.90 -, DVBl. 1992, S. 372. 

Danach kann sich der Erschließungsunternehmer nach § 124 Abs. 2 S. 2 und 3 
BauGB ohne weiteres verpflichten, 100 % der Erschließungskosten für solche 
Erschließungsanlagen zu übernehmen, die nach Bundesrecht beitragsfähig oder 
gar nicht beitragsfähig sind.  

Umstritten ist, ob § 124 Abs. 2 S. 2 und 3 BauGB auch eine vollständige Ko-
stenübernahme für eine kraft Landesrecht beitragsfähige Erschließungsan-
lage erlaubt. Diese Frage stellt sich allerdings nur dann, wenn das Landesrecht 
eine – auch für Erschließungsverträge geltende – Beteiligung der Gemeinde an 
den Erschließungskosten vorsieht. Ist dies der Fall, wird teilweise die Auffassung 
vertreten, § 124 Abs. 2 S. 2 und 3 BauGB könne mangels Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes keinen Einfluß auf eine landesrechtlich begründete Beteili-
gungspflicht der Gemeinde haben. 

Vgl. Driehaus, Erschließungs-und Ausbaubeiträge, 
6. Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 37; Weyreuther, UPR 
1994, S. 121, 127; Löhr, in: Bat-
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tis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 8. Aufl. 2002, § 124 
Rdnr. 9. 

Gegen diese Auffassung spricht aber der Wortlaut des § 124 Abs. 2 S. 2 und 3 
BauGB und vor allem die Stellung dieser Vorschrift im ersten Abschnitt (Allge-
meine Vorschriften) des Sechsten Teils (Erschließung) des BauGB. Die Rege-
lungen dieses Abschnitts gelten auch für die landesrechtlichen Erschließungs-
maßnahmen, die den Kommunalabgabengesetzen der Länder unterworfen sind 
und nicht nur für die bundesrechtlich geregelten Erschließungsaufgaben. 

Ebenso Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 
2002, S. 137, FN 378; Reif, BWGZ 1994, S. 200, 
202. 

Inzwischen haben einige Länder eine ausdrückliche Regelung in ihr jeweiliges 
KAG aufgenommen, wonach sich die Gemeinde im Rahmen eines Erschlie-
ßungsvertrages nicht an den Erschließungskosten für Erschließungsanlagen zu 
beteiligen braucht, die nach Landesrecht beitragsfähig sind. So bestimmt z.B. 
§ 10 Abs. 2 S. 4 KAG Baden-Württemberg, daß § 124 Abs. 2 S. 3 BauGB im Fal-
le einer Erschließung nach § 124 BauGB entsprechend anzuwenden ist. 

Insgesamt ist damit festzuhalten, daß sich der Erschließungsunternehmer ge-
genüber der Gemeinde in einem Erschließungsvertrag verpflichten kann, 100 % 
der Erschließungskosten in dem Erschließungsgebiet zu übernehmen, soweit 
eine vollständige Kostenübernahme nach § 124 Abs. 3 S. 1 BauGB den gesam-
ten Umständen nach angemessen ist und in sachlichem Zusammenhang mit der 
Erschließung steht. 

b) Erschließungsvertrag und Beitragserhebung 

Übernimmt der Erschließungsträger in vollem Umfang die Kosten der für das 
Erschließungsgebiet notwendigen Erschließung, kann die Gemeinde keine Bei-
träge erheben. Die Erhebung eines Erschließungsbeitrages ist dann nach 
§ 127 Abs. 1 i.V.m. § 129 Abs. 1 S. 1 BauGB bereits kraft Gesetzes ausge-
schlossen, da der Gemeinde kein „anderweitig nicht gedeckter Erschließungs-
aufwand“ entsteht (zu der Problematik der Fremdanlieger Kap. Fremdanlieger). 

Vgl. BVerwG, U. v. 06.07.1973 - IV C 22.72 -, 
DVBl. 1973, S. 800; BVerwG, U. v. 18.09.1981 - 8 
C 21.81 -, DVBl. 1982, S. 79. 

In den landesrechtlichen KAGen ist eine dem § 129 Abs. 1 S. 1 BauGB entspre-
chende Vorschrift zwar nicht enthalten. Die Unzulässigkeit der Beitragserhebung 
für Anlagenteile, die der Erschließungsunternehmer im Erschließungsgebiet auf 
eigene Kosten hergestellt hat, ergibt sich aber aus dem Übermaßverbot und 
dem Verbot der Doppelbelastung.  
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Vgl. Döring, NVwZ 1994, S. 853, 854; Vogel, in: 
Brügelmann, BauGB, § 124 Rdnr. 28; Birk, Städte-
bauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 139 f. 

Hierzu kann in dem Erschließungsvertrag eine Klausel aufgenommen werden, 
daß die Beitragspflicht mit der Herstellung der Erschließungsanlagen auf Kosten 
des Erschließungsträgers als abgelöst gilt. 

Vgl. Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträ-
ge, 6. Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 47; Bunzel (Hrsg.), 
Städtebauliche Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 
1999, S. 194. 

Eine unangemessene Doppelbelastung läßt sich auch dadurch vermeiden, daß 
die Gemeinde sich an den Kosten der entsprechenden Erschließungsanlagen in 
Höhe der satzungsmäßigen Beiträge beteiligt. 

Vgl. Reif, BWGZ 1994, S. 200, 210 f., dessen Vor-
schlag die Annahme zugrundeliegt, daß die sat-
zungsgemäßen Beiträge für die Grundstücke des 
Erschließungsträgers niedriger sind als die für die 
Herstellung der Anlagen im Erschließungsgebiet 
anfallenden Herstellungskosten; Vogel, in: Brü-
gelmann, BauGB, § 124 Rdnr. 28. 

Übernimmt der Erschließungsträger die Erschließungskosten nur teilweise, hat 
die Gemeinde die restlichen Kosten zu tragen. In diesem Fall stellt sich die Fra-
ge, ob die Gemeinde befugt oder nach § 127 Abs. 1 BauGB sogar verpflichtet ist, 
die von ihr übernommenen Kosten nach §§ 127 ff. BauGB oder den landesrecht-
lichen Vorschriften des KAG über Beiträge zu refinanzieren. Diese Frage ist 
grundsätzlich zu verneinen. Der Erschließungsvertrag stellt grundsätzlich 
eine abschließende selbständige Finanzierungsregelung für die Erschlie-
ßungsanlagen zugunsten der Grundstückseigentümer dar und schließt ei-
nen Rückgriff auf das Beitragsrecht aus.  

Vgl. Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträ-
ge, 6. Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 39; Vogel, in: Brügel-
mann, BauGB, § 124 Rdnr. 29; vgl. auch OVG 
Münster, U. v. 24.11.1998 - 3 A 706/91 -, NWVBl. 
1999, S. 262, das von einer „Regimeentscheidung“ 
spricht. 

Eine abweichende vertragliche Regelung dürfte aber möglich sein. 

Ebenso Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 140; anderer Auffassung Vogel, 
in: Brügelmann, BauGB, § 124 Rdnr. 29. 
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Praxistip: 

In dem Erschließungsvertrag sollte zur Klarstellung eine Klausel aufgenommen 
werden, daß der Erschließungsvertrag eine abschließende Finanzierungsrege-
lung für die vertraglich vereinbarten Erschließungsanlagen darstellt und daneben 
eine Beitragserhebung ausscheidet. 

Eine andere Frage ist es, ob eine Beitragserhebung zulässig bleibt, wenn dem 
Erschließungsträger die Herstellung der für das Erschließungsgebiet notwendi-
gen Erschließungsanlagen nur teilweise übertragen wird und die Gemeinde die 
restlichen Erschließungsanlagen bzw. bestimmte Teileinrichtungen hiervon (z.B. 
die Gehwege) in eigener Regie herzustellen hat. Die Kosten, die der Gemeinde 
in einem solchen Fall für ihre Tätigkeit entstehen, sind als beitragsfähiger Er-
schließungsaufwand i.S.d. § 128 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB anzusehen, der bei 
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen durch Beitragserhebung oder Ablö-
sung auf die Eigentümer aller durch die Erschließungsanlage erschlossenen 
Grundstücke umzulegen ist. Dies gilt auch für die Grundstücke des Erschlie-
ßungsträgers. 

Vgl. Reif, BWGZ 1994, S. 200, 209; Vogel, in: Brü-
gelmann, BauGB, § 124 Rdnr. 29. 

Ist Inhalt des Erschließungsvertrages auch die Herstellung der KAG-
Erschließungsanlagen auf Kosten des Erschließungsträgers, ergeben sich im 
übrigen komplizierte Auswirkungen auf die Kalkulation der KAG-Beiträge. 
Diese wird nicht für einzelne Abschnitte des Kanal- oder Wasserleitungsnetzes 
vorgenommen, sondern basiert auf dem System der Globalberechnung, dem 
eine anteilige Finanzierung des gesamten Kanal- und Wasserversorgungsnetzes 
der Gemeinde zugrundeliegt. Im Detail bestehen hier zahlreiche landesrechtliche 
Besonderheiten, auf die an dieser Stelle nicht eingegangen werden kann. 

Vgl. zur Rechtslage in Baden-Württemberg und 
Sachsen, Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 160 ff.; vgl. auch Walker, Hand-
buch städtebauliche Verträge, Band 1, 1. Aufl. 
1999, S.434 ff.; vgl. auch GT-Info Nr. 42/99 vom 
20.01.1999 des Gemeindetags Baden-
Württemberg. 

c) Erschließungsvertrag und Finanzierung der Herstellung von Ver- und Entsor-
gungsleitungen durch Benutzungsgebühren 

Ein Sonderproblem tritt auf, wenn die Gemeinde die nach Landesrecht beitrags-
fähigen Erschließungsanlagen nicht durch Beiträge finanziert, sondern durch 
Erhebung von Benutzungsgebühren. In die Gebührenkalkulation gehen dann 
auch die Kosten für diejenigen Erschließungsanlagen ein, die die Gemeinde in 
anderen Teilen des Gemeindegebietes in Eigenregie hergestellt hat. Ein Verzicht 
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auf die Erhebung von Benutzungsgebühren ist nicht möglich. Die Eigentümer der 
vom Erschließungsträger angeschlossenen Grundstücke müßten folglich nicht 
nur die Kosten der eigenen Erschließung vollständig tragen, sondern über die 
Benutzungsgebühren auch die Herstellungs- und Fremdfinanzierungskosten der 
Erschließung anderer Gemeindeteile mitfinanzieren. 

Vgl. hierzu im einzelnen Walker, Handbuch städ-
tebauliche Verträge, Band 1, 1. Aufl. 1999, 
S. 431 f. 

Eine solche Doppelbelastung der Eigentümer der von dem Erschließungsträger 
erschlossenen Grundstücke im Verhältnis zu anderen Grundstückseigentümern 
erscheint unter dem Aspekt des Gleichheitsgrundsatzes unangemessen und ver-
stößt deshalb gegen § 124 Abs. 3 S. 1 BauGB. Da eine Entlastung auf der Ge-
bührenseite nicht möglich ist, kann eine dem Angemessenheitsgebot Rechnung 
tragende Vertragsgestaltung nur so aussehen, daß sich die Gemeinde verpflich-
tet, dem Erschließungsträger die Kosten der Herstellung für die nach Landes-
recht beitragsfähigen Erschließungsanlagen zu erstatten. 

Vgl. Walker, Handbuch städtebauliche Verträge, 
Band 1, 1. Aufl. 1999, S. 432. 

d) Übernahme der gemeindlichen Vorlaufkosten 

Vor Abschluß des Erschließungsvertrages entstehen der Gemeinde häufig Vor-
laufkosten. So schließt der Erschließungsträger mit ihr für die Vorlaufphase bis 
zur Teilnahme sämtlicher Eigentümer im Erschließungsgebiet oft einen Ge-
schäftsbesorgungsvertrag ab, in dem sich die Gemeinde verpflichtet, die ent-
standenen Vorlaufkosten zu tragen. Dabei handelt es sich insbesondere um Ko-
sten für Ingenieurleistungen. Vorlaufkosten können der Gemeinde aber auch für 
die Freilegung der Grundstücke entstehen. 

Es ist anerkannt, daß die der Gemeinde entstandenen Kosten für eine begonne-
ne Erschließung durch den Vertragspartner in einem Folgekostenvertrag über-
nommen werden können. Eine Übernahme der gemeindlichen Vorlaufkosten 
kann aber auch in einem Erschließungsvertrag vereinbart werden.  

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 195. 

e) Ausgeschlossene Kosten 

In einem Erschließungsvertrag mit der Gemeinde ist eine Kostenübernahme 
durch den Erschließungsträger für solche Erschließungsanlagen ausgeschlos-
sen, die nicht in der Erschließungslast der Gemeinde stehen. Solche Erschlie-
ßungsanlagen können schon nicht Gegenstand eines Erschließungsvertrages mit 
der Gemeinde nach § 124 BauGB sein. Der Erschließungsträger kann aber für 
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die Herstellung solcher Anlagen in entsprechender Anwendung des § 124 
BauGB mit dem zuständigen Versorgungsträger einen separaten Erschließungs-
vertrag abschließen. Praktisch bedeutsam sind vor allem folgende Anwendungs-
fälle: 

• Abschluß eines separaten Erschließungsvertrages mit einem Zweckverband 
über die Herstellung der öffentlichen Wasserversorgungs- und/oder Abwas-
serbeseitigungsleitungen im Erschließungsgebiet, soweit ihm diese Erschlie-
ßungsaufgaben durch Satzung unter Ausschluß der Gemeinden übertragen 
worden sind, 

• Abschluß eines Erschließungsvertrages mit dem Träger der Straßenbaulast 
für die Herstellung einer Linksabbiegespur bzw. den Ausbau einer Kreuzung. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 05.08.1996 - 
8 S 380/96 -, UPR 1997, S. 78. 

Ausgeschlossen sind ferner Kosten, die nach § 124 Abs. 3 S. 1 BauGB den ge-
samten Umständen nach nicht angemessen sind oder nicht in sachlichem Zu-
sammenhang mit der Erschließung stehen. 

5. Einzelne vertragliche Regelungen 

In einem Erschließungsvertrag können u.a. die nachfolgenden Regelungen ge-
troffen werden. Die Formulierungsvorschläge berücksichtigen das Vertragsmu-
ster der kommunalen Spitzenverbände, den Entwurf des Gemeindetages Baden-
Württemberg (BWGZ 1994, S. 200) sowie die Vorschläge von Vogel, in: Brügel-
mann, BauGB, Anh. zu § 124. 

a) Übertragung der Erschließung, Festlegung des Erschließungsgebiets und 
Grundlagen der Erschließungsmaßnahmen 

Die Übertragung der Erschließung und die Festlegung des Erschließungsgebiets 
können im Erschließungsvertrag etwa wie folgt formuliert werden: 

„Die Gemeinde überträgt hiermit gem. § 124 
BauGB die Erschließung des Erschließungsge-
biets „Blaumatten“ in Karlsdorf auf den Erschlie-
ßungsträger. 

Das vertraglich vereinbarte Erschließungsgebiet ist 
in dem als Anlage 1 beigefügten Erschließungsge-
bietsplan abgegrenzt.“ 

Das Erschließungsgebiet muß in dem Lageplan parzellenscharf eingezeichnet 
sein. Möglich ist auch, die in dem Erschließungsgebiet gelegenen Grundstücke in 
dem Text des Erschließungsvertrages einzeln aufzuführen. 
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Ferner ist die Grundlage der Erschließungsmaßnahmen anzugeben. Dies kann 
etwa so geschehen: 

„Grundlage für die erforderlichen Maßnahmen der 
Erschließung i.S.v. § 2 dieses Vertrages ist der 
Bebauungsplan „Blaumatten“ sowie die Ausbau-
pläne des Ingenieurbüros K. vom 26.09.2000.“ 

Voraussetzung eines Erschließungsvertrages ist nach § 125 Abs. 1 BauGB 
grundsätzlich, daß die Erschließung den Festsetzungen des Bebauungsplans 
entspricht. Die Ausbauplanung des Ingenieurbüros sollte zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses möglichst bereits vorliegen, da nur so Meinungsverschieden-
heiten und Streitigkeiten über den Leistungsumfang ausgeschlossen werden 
können. Dies ist aber nicht immer möglich. Dann sollte in dem Erschließungsver-
trag zumindest auf DIN-Vorschriften oder ortsübliche Standards der Gemeinde 
verwiesen werden, die sich freilich nicht immer exakt definieren lassen. In verfah-
rensmäßiger Hinsicht sollte sich die Gemeinde das Recht vorbehalten, daß die 
von einem Ingenieurbüro im Auftrag des Erschließungsträgers zu erstellende 
Ausbauplanung vor Beginn der Ausschreibung der Bauleistungen von ihr zu ge-
nehmigen ist.  

b) Festlegung der herzustellenden Erschließungsanlagen 

Zunächst ist im Erschließungsvertrag festzulegen, welche Erschließungsanlagen 
der Erschließungsträger herzustellen hat. Hierzu kann etwa folgende Formulie-
rung gewählt werden: 

„Der Erschließungsträger verpflichtet sich zur Her-
stellung folgender Erschließungsanlagen im Er-
schließungsgebiet: ..." 

Welche Erschließungsanlagen als Gegenstand eines Erschließungsvertrages 
vereinbart werden können, wurde bereits oben dargestellt. Ergänzend sei noch 
hinzugefügt, daß manche Gemeinden für die innere Erschließung sehr kleiner 
Baugebiete anstelle von öffentlichen Straßen Privatstraßen vorsehen. Dies ist 
allerdings nur zulässig, soweit diese Straßen keinen Durchgangsverkehr auf-
nehmen müssen. Auch die Herstellung einer Privatstraße kann Gegenstand ei-
nes Erschließungsvertrages sein. Die fertiggestellte Anlage wird im Unterschied 
zu öffentlichen Straßen nicht in das Eigentum der Gemeinde übertragen, sondern 
verbleibt im Eigentum und in der Unterhaltungslast der Eigentümer. Dies kann in 
der Praxis zu erheblichen Problemen führen. 

Vgl. Reif, BWGZ 1994, S. 200, 220; Vogel, in: Brü-
gelmann, BauGB, § 123 Rdnr. 12 m.w.N. 
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c) Ausbaustandard und Schnittstellenproblematik 

Die Ausbauplanung bestimmt den Ausbaustandard und damit den vertraglich 
geschuldeten Leistungsumfang. Je konkreter die Ausbaupläne sind, desto gerin-
ger ist das Risiko für den Erschließungsträger, daß die Gemeinde bei der späte-
ren Zustimmung zu Ausführungsplänen Vorbehalte macht. Die Ausbaupläne soll-
ten aus diesem Grund inhaltlich möglichst den Anforderungen an eine Ausfüh-
rungsplanung nach § 55 HOAI (Leistungsphase 5) genügen, mindestens jedoch 
den Anforderungen an eine Entwurfsplanung nach § 55 HOAI (Leistungsphase 
3). 

Vgl. Reif, BWGZ 1994, S. 200, 220. 

Erschließungsanlagen sind in der Regel in ein Erschließungsnetz eingebunden, 
das weit über das Erschließungsgebiet hinaus geht. Um eine sachgerechte funk-
tionale Abgrenzung zu ermöglichen, sollte in den Erschließungsvertrag folgende 
Klausel aufgenommen werden: 

„Der Leistungsumfang umfaßt die Herstellung der 
genannten Erschließungsanlagen über die Gren-
zen des Erschließungsgebiets hinaus, soweit dies 
zur Anbindung der Anlagen an das vorhandene 
Erschließungsnetz erforderlich ist.“ 

In dem Erschließungsvertrag sollte aber auch geregelt werden, wie die An-
schlüsse an das Erschließungsnetz erfolgen sollen und wer hierfür verantwortlich 
ist. Birk weist zu Recht darauf hin, daß immer wieder Probleme entstehen, weil 
Anfangs- und Endpunkt der zu bauenden Erschließungsanlagen räumlich und 
technisch nicht hinreichend genau definiert sind. Wird vereinbart, daß die zu er-
richtenden Entwässerungseinrichtungen im Vertragsgebiet an den bestehenden 
weiterführenden Kanal anzuschließen sind, dann ist dieser Anschluß nicht nur 
örtlich, sondern auch technisch festzulegen (einfacher Anschluß, Schacht, be-
gehbarer Schacht). Gleiches gilt für Straßenanschlüsse und sonstige Anschlüs-
se. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 114 f. 

Eine Regelung sollte insbesondere für die Grundstücksanschlüsse der Wasser-
versorgungs- und Abwasserleitungen getroffen werden. Üblicherweise wird hier-
zu vereinbart, daß die Anschlußleitungen bis zu 1 m in das Baugrundstück hin-
einzuverlegen sind, um einen sonst etwa erforderlichen späteren Aufbruch der 
Straße zu vermeiden. 

Vgl. hierzu Reif, BWGZ 1994, S. 200, 221. 

Diese Schnittstellenproblematik sollte bei der Vertragsgestaltung sorgfältig gere-
gelt werden. 
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d) Planung, Ausschreibung und Vergabe 

Hierzu können in dem Erschließungsvertrag etwa folgende Regelungen getroffen 
werden: 

„Zur Erschließung i.S.d. Vertrages gehört auch die 
Planung, die Ausschreibung und die Vergabe 
durch den Erschließungsträger. 

Der Erschließungsträger verpflichtet sich, den In-
halt der Ausschreibung, die Leistungsverzeichnis-
se (vor deren Ausgabe) sowie die Auswahl der 
aufzufordernden Bieter mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Die Auftragserteilung bedarf jeweils der 
vorherigen Zustimmung der Gemeinde.“ 

Ob die öffentlichen Vergabevorschriften Anwendung finden, richtet sich nach 
dem ab 01.01.1999 geltenden Vergaberechtsänderungsgesetz. Hierauf wird ge-
sondert eingegangen. In den Erschließungsvertrag können auch bestimmte Vor-
gaben für die Ausschreibungsunterlagen bestimmt werden. 

e) Beauftragung eines Ingenieurbüros 

Der Erschließungsträger erbringt oft selbst keine Ingenieurleistungen, sondern 
beauftragt damit einen Ingenieur. Eine entsprechende Regelung im Erschlie-
ßungsvertrag kann etwa so formuliert werden: 

„Mit der Ausführungsplanung, Ausschreibung, 
Vergabe, Bauleitung, örtlichen Bauüberwachung 
und Objektbetreuung der Erschließungsmaßnah-
men beauftragt der Erschließungsträger auf seine 
Rechnung ein leistungsfähiges Ingenieurbüro, das 
die Gewähr für die technisch beste und wirtschaft-
lichste Abwicklung der Baumaßnahme bietet. Die 
Auswahl des Ingenieurbüros und der Abschluß des 
Ingenieurvertrages bedürfen der Zustimmung der 
Gemeinde. 

Die Pläne über die Ausführung der Erschlie-
ßungsmaßnahmen einschließlich der erforderli-
chen Profile, Querschnitte und Berechnungen be-
dürfen der ausdrücklichen Zustimmung der Ge-
meinde, soweit sie nicht bereits Bestandteil dieses 
Vertrages geworden sind.“ 
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f) Baubeginn 

Der Baubeginn kann in dem Erschließungsvertrag z.B. wie folgt geregelt werden: 

„Der Baubeginn bedarf der Zustimmung der Ge-
meinde. Der beabsichtigte Baubeginn ist der Ge-
meinde spätestens zwei Wochen zuvor schriftlich 
anzuzeigen. 

Der Erschließungsträger hat die notwendigen bau-
behördlichen sowie sonstigen Genehmigungen 
bzw. Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen 
und der Gemeinde vorzulegen. Die Gemeinde un-
terstützt ihn dabei im Rahmen ihrer Möglichkeiten." 

Die Gemeinde kann die Zustimmung für den Baubeginn insbesondere dann ver-
weigern, wenn der Erschließungsträger nicht das Bestehen einer ausreichenden 
Haftpflichtversicherung nachweist. Die rechtzeitige Anzeige des Baubeginns ver-
folgt den Zweck, die Anlieger zu informieren und ermöglicht der Gemeinde, das 
Bauvorhaben mit anderen Tiefbauarbeiten zu koordinieren und rechtzeitig Vor-
sorge gegen mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen zu treffen. 

Vgl. Reif, BWGZ 1994, S. 200, 222. 

g) Baudurchführung 

Zu der Baudurchführung können im Erschließungsvertrag etwa folgende Rege-
lungen getroffen werden: 

„Vor Beginn der Hochbaumaßnahmen auf den 
Baugrundstücken sind die Wasserversorgungslei-
tungen, die Entwässerungsanlagen und die öffent-
lichen Straßen als Baustraßen mit bituminöser 
Tragschicht herzustellen. Schäden, einschließlich 
der Straßenaufbrüche an den Baustraßen, sind vor 
Fertigstellung der Straßen durch den Erschlie-
ßungsträger fachgerecht zu beseitigen.  

Der Erschließungsträger hat sicherzustellen, daß 
die Träger weiterer Versorgungseinrichtungen (E-
lektrizität, Gas, Fernwärme, Telefon) die erforderli-
chen Versorgungsleitungen für das Erschlie-
ßungsgebiet einschließlich notwendiger Anschlüs-
se an vorhandene Anlagen auf ihre Rechnung so 
rechtzeitig planen und herstellen, daß die zügige 
Fertigstellung der Erschließungsanlagen nicht be-
hindert wird und ein Aufbruch bereits fertiggestell-
ter Anlagen vermieden wird. Die Trägerunterneh-
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men sind zu verpflichten, ihre Planung vor Baube-
ginn mit der Gemeinde abzustimmen. 

Die Erschließungsanlagen sind in Qualität und 
Ausstattung so herzustellen, daß sie den aner-
kannten Regeln der Technik für die Herstellung 
solcher Anlagen entsprechen.  

Die Gemeinde oder ein von ihr beauftragter Dritter 
ist berechtigt, die ordnungsgemäße Ausführung 
der Arbeiten zu überprüfen oder überprüfen zu 
lassen und die unverzügliche Beseitigung festge-
stellter Mängel zu verlangen. 

Das Anbringen von Kennzeichen und Hinweis-
schildern für öffentliche Erschließungsanlagen 
gem. § 126 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ist Sache der Ge-
meinde bzw. des jeweiligen Versorgungsträgers.“ 

Die vorgeschlagene Regelung der Baudurchführung orientiert sich an prakti-
schen Erwägungen der Abfolge einzelner Baumaßnahmen. Es liegt auf der 
Hand, daß die Feindecke in der Regel erst nach Beendigung der Hochbaumaß-
nahmen aufgebracht werden sollte. Die Straßen werden also zunächst nur als 
Baustraßen hergestellt. Ihr Ausbaustand muß aber so beschaffen sein, daß 
schweres Baugerät auf die Baugrundstücke fahren kann. 

Vgl. hierzu im einzelnen Reif, BWGZ 1994, S. 200, 
222. 

Für Straßenbeleuchtungseinrichtungen können sich Besonderheiten aus den 
zwischen der Gemeinde und dem Stromversorgungsunternehmen bestehenden 
Konzessions-, Stromversorgungs- oder Straßenbeleuchtungsverträgen ergeben. 
Diese sind in dem Erschließungsvertrag zu berücksichtigen. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.) Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 209. 

h) Haftung, Versicherung und Gefahrtragung 

Hierzu kommt in dem Erschließungsvertrag etwa folgende Regelung in Betracht: 

„Vom Tag des Beginns der Erschließungsarbeiten 
an übernimmt der Erschließungsträger im gesam-
ten Erschließungsgebiet die Verkehrssicherungs-
pflicht, sofern ihm diese nicht bereits kraft Geset-
zes obliegt. 

Der Erschließungsträger haftet bis zur Übernahme 
der Erschließungsanlagen durch die Gemeinde für 
jeden Schaden, der durch die Verletzung der ihm 
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bis dahin obliegenden allgemeinen Verkehrssiche-
rungspflicht entsteht und für solche Schäden, die 
infolge der Erschließungsmaßnahmen an bereits 
verlegten Leitungen oder auf andere Weise verur-
sacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Er-
schließungsträger die Haftung auf einen Dritten 
übertragen hat. Der Erschließungsträger stellt die 
Gemeinde insoweit von allen Schadensersatzan-
sprüchen frei. Diese Regelung gilt unbeschadet 
der Eigentumsverhältnisse.  

Vor Beginn der Baumaßnahmen hat der Erschlie-
ßungsträger der Gemeinde das Bestehen einer 
ausreichenden Haftpflichtversicherung nachzuwei-
sen. Die erforderliche Deckungssumme der Haft-
pflichtversicherung des Erschließungsträgers be-
trägt pauschal für Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden ... Mio. €.  

Bis zur Abnahme der Gemeinde trägt der Er-
schließungsträger die Gefahr des zufälligen Unter-
gangs und der zufälligen Verschlechterung der in 
Herstellung befindlichen Erschließungsanlagen.“ 

Insbesondere bei größeren Erschließungsgebieten sollte darauf geachtet wer-
den, daß die Deckungssumme der Haftpflichtversicherung des Erschließungsträ-
gers nicht zu niedrig vereinbart wird. 

i) Fertigstellung der Erschließungsanlagen 

Hierzu kann in dem Erschließungsvertrag etwa folgende Regelung vereinbart 
werden: 

„Erfüllt der Erschließungsträger seine Verpflichtun-
gen nicht, nicht zeitgerecht oder fehlerhaft und hat 
er dies zu vertreten, so ist die Gemeinde berech-
tigt, ihm schriftlich eine angemessene Frist zur 
Ausführung der Arbeiten zu setzen. 

Erfüllt der Erschließungsträger bis zum Ablauf der 
von der Gemeinde gesetzten Frist die vertragli-
chen Verpflichtungen nicht, so ist die Gemeinde 
berechtigt, die Arbeiten auf Kosten des Erschlie-
ßungsträgers ausführen bzw. ausführen zu lassen, 
in bestehende Werkverträge einzutreten oder von 
diesem Vertrag zurückzutreten. 

Weitergehende Schadensersatzansprüche der 
Gemeinde bleiben unberührt.“ 



 242
 
 
Es ist zulässig und empfehlenswert, wenn sich die Gemeinde wie hier vorge-
schlagen vertraglich das Recht vorbehält, bei Untätigkeit oder Säumnis des Er-
schließungsträgers die Erschließungsanlagen selbst herzustellen oder durch be-
auftragte Firmen auf Rechnung des Erschließungsträgers herstellen zu lassen. 

Vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, U. v. 29.06.1992 - 
3 A 1079/91 -, KStZ1993, S. 171; vgl. auch Birk, 
Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 122 ff. 

j) Sicherung der Vertragserfüllung 

Zur Sicherung der Vertragserfüllung kann in den Erschließungsvertrag z.B. fol-
gende Regelung aufgenommen werden: 

„Der Erschließungsträger leistet eine Sicherheit, 
die die vertragsgemäße Durchführung der von ihm 
übernommenen Leistungen sicherstellen soll. Er 
hat die Sicherheit durch Übergabe einer unbefri-
steten selbstschuldnerischen Bürgschaft der 
Bank/Sparkasse.... in Höhe von ... € zu erbringen. 
Die Bürgschaft wird durch die Gemeinde entspre-
chend dem Baufortschritt freigegeben. Bis zur Vor-
lage der Gewährleistungsbürgschaft erfolgen die 
Freigaben jedoch höchstens bis zu 95 % der 
Summe der Vertragserfüllungsbürgschaft.“ 

Eine vertragliche Sicherung der Herstellung der vereinbarten Erschließungsanla-
gen dient nicht nur dem Eigeninteresse der Gemeinde, sondern auch dem Inter-
esse der Eigentümer im Erschließungsgebiet. Bricht der Erschließungsunter-
nehmer die Erschließung vor Herstellung der Erschließungsanlagen ab, hat die 
Gemeinde sie weiterzuführen und von den Eigentümern Erschließungsbeiträge 
für die ihr dadurch entstehenden beitragsfähigen Aufwendungen zu erheben. 
Beträge, die die Eigentümer für die gleichen Erschließungsmaßnahmen an den 
Erschließungsträger gezahlt haben, können auf den Erschließungsbeitrag grund-
sätzlich nicht angerechnet werden. Die sich daraus ergebende „Doppelbela-
stung“ (Zahlung an den Unternehmer und an die Gemeinde) rechtfertigt nicht 
ohne weiteres einen (teilweisen) Billigkeitserlaß nach § 135 Abs. 5 BauGB, da 
sie letztlich eine Folge einer im Risikobereich der Grundstückseigentümer 
liegende Entscheidung ist. 

Vgl. BVerwG, U. v. 06.06.1975 - IV C 27.73 -, 
DVBl. 1976, S. 306; Driehaus, Erschließungs- und 
Ausbaubeiträge, 6. Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 63.  

Die Sicherung der Herstellung der Erschließungsanlagen durch eine Erfüllungs-
bürgschaft bindet aber für den Erschließungsträger Kapital. Häufig erscheint es 
deshalb sinnvoller, daß die Gemeinde und der Erschließungsträger mit den 
Grundstückseigentümern der zu erschließenden Grundstücke vereinbaren, daß 
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diese Vorauszahlungen auf ein Treuhandkonto leisten. Dann können von die-
sem Konto die Rechnungen beglichen werden, die der beauftragte Bauunter-
nehmer dem Erschließungsträger für die Herstellung der Erschließungsanlagen 
stellt. Über entsprechend hohe Abschlagszahlungen der Grundstückseigentümer 
kann so eventuell auf weitere Sicherheiten für die Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen verzichtet werden. Zugleich kann auf diese Weise vermieden wer-
den, daß Fremdfinanzierungskosten entstehen. 

Es sollte allerdings sichergestellt werden, daß der Gemeinde für das Treuhand-
konto hinreichende Einwirkungs- und Kontrollrechte eingeräumt werden. Birk 
schlägt hierzu vor, daß die Gemeinde das Treuhandkonto führen kann und über 
Auszahlungen ein Gremium entscheidet, das aus Vertretern der Grundstücksei-
gentümer, des Erschließungsträgers und der Gemeinde besteht.  

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 123 und 135. 

In den meisten Fällen dürfte es allerdings ausreichen, wenn das Treuhandkonto 
von dem Erschließungsträger eingerichtet wird, sämtliche Auszahlungen hiervon 
aber vorher von der Gemeinde gegengezeichnet werden müssen. 

k) Abnahme 

Über die Abnahme können in einem Erschließungsvertrag etwa folgende Rege-
lungen getroffen werden: 

„Nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen 
sind diese von der Gemeinde und dem Erschlie-
ßungsträger gemeinsam mit den Unternehmen der 
einzelnen Gewerke abzunehmen. Der Erschlie-
ßungsträger zeigt der Gemeinde die vertragsge-
mäße Fertigstellung der Erschließungsanlagen 
schriftlich an. Die Gemeinde setzt einen Abnahme-
termin auf einen Tag innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang der Anzeige im Benehmen mit dem 
Erschließungsträger fest.  

Über die Abnahme wird eine Niederschrift gefer-
tigt. Sie enthält den Umfang der abgenommenen 
Leistungen (Bauwerke), die Beanstandungen, die 
Fristen, in denen sie zu beheben sind sowie den 
Termin für den Ablauf der Gewährleistungsfristen. 
Die Niederschrift ist von den Vertragsparteien zu 
unterzeichnen. Sie ist für beide Vertragsparteien 
bindend. 

Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so 
sind diese innerhalb von zwei Monaten vom Tage 
der gemeinsamen Abnahme an gerechnet durch 
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den Erschließungsträger zu beseitigen oder besei-
tigen zu lassen. Im Falle des Verzuges ist die Ge-
meinde berechtigt, die Mängel auf Kosten des Er-
schließungsträgers beseitigen zu lassen. Nach 
Beseitigung der Mängel ist die Abnahme für die 
beanstandeten Teile zu wiederholen. 

Die einzelnen Erschließungsanlagen sind jeweils 
nach Fertigstellung sämtlicher Anlagenteile abzu-
nehmen. Die Gemeinde kann jedoch eine geson-
derte Abnahme bereits früher fertiggestellter Teile, 
die in der Ausbauplanung als solche gekennzeich-
net sind, verlangen oder dieser zustimmen.“ 

Die Abnahme, die entsprechend den Vorschriften des Werkvertragsrechts des 
BGB oder der VOB/B vereinbart werden kann, dient der Feststellung der tech-
nisch richtigen endgültigen Herstellung der vereinbarten Erschließungsanlagen. 
In dem Erschließungsvertrag kann hierzu näheres vereinbart werden, z.B. Mate-
rialprobennachweis oder Dichtigkeitsprüfung von Leitungen. Die möglichen ver-
traglichen Vereinbarungen unterscheiden sich nicht von denen, die im Rahmen 
eines Werkvertrages zwischen Gemeinde und einem privaten Unternehmen für 
den Bau solcher Erschließungsanlagen getroffen werden können. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 121. 

l) Gewährleistung 

Eine Gewährleistungsregelung kann im Erschließungsvertrag etwa so formuliert 
werden: 

„Der Erschließungsträger übernimmt die Gewähr, 
daß die hergestellten Erschließungsanlagen zum 
Zeitpunkt der Abnahme die vertraglich vereinbar-
ten Eigenschaften haben, den anerkannten Regeln 
der Technik und Baukunst entsprechen und nicht 
mit Fehlern behaftet sind, die den Wert oder die 
Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag vorausge-
setzten Zweck aufheben oder mindern. 

Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre. Sie be-
ginnt mit der Abnahme der mangelfreien Erschlie-
ßungsanlage. 

Der Erschließungsträger tritt bereits jetzt seine et-
waigen künftigen Gewährleistungsansprüche ge-
gen Bauunternehmer sowie sonstige Baubeteiligte 
an die Gemeinde ab, die die Abtretung annimmt. 
Der Erschließungsträger wird der Stadt die jeweili-
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gen Bauunternehmen bzw. die sonstigen Baube-
teiligten benennen. 

Der Erschließungsträger wird der Gemeinde die 
Bürgschaftsurkunden der Bauunternehmer nach 
Eingang der Gewährleistungsbürgschaften über-
senden. Der Erschließungsträger wird die Ge-
meinde ferner bei der Durchsetzung der Ansprü-
che unterstützen, insbesondere durch Zurverfü-
gungstellung etwa vorhandener Unterlagen wie 
Bauverträge u.ä.“ 

Auch insoweit bestehen gegenüber Gewährleistungsregelungen in einem ge-
meindlichen Werkvertrag für den Bau von Erschließungsanlagen keine Beson-
derheiten. 

m) Übernahme der Erschließungsanlagen, Widmung 

Hierzu ist u.a. folgende Regelung möglich: 

„Mit der Abnahme der mangelfreien Erschlie-
ßungsanlagen gehen Besitz und Nutzungen an 
den Erschließungsanlagen auf die Gemeinde über. 
Die Gemeinde übernimmt die Anlagen in ihre Bau-
last, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht 
und bestätigt diese Übernahme schriftlich unter 
Angabe eines Übernahmedatums. 

Die Widmung der Erschließungsanlagen erfolgt 
durch die Gemeinde. Der Erschließungsträger 
stimmt hiermit der Widmung durch die Gemeinde 
ab dem Zeitpunkt der Übernahme zu. Er erklärt 
sich ferner damit einverstanden, daß die Gemein-
de die herzustellenden öffentlichen Wasserversor-
gungs- und Abwasseranlagen entsprechend den 
Bestimmungen der Wasserversorgungs- und Ab-
wassersatzung zum Bestandteil der öffentlichen 
Einrichtung Wasserversorgung bzw. Abwasserent-
sorgung erklärt.“ 

n) Eigentumsübergang 

Ist die Gemeinde noch nicht Eigentümerin der öffentlichen Erschließungsflächen, 
kann im Erschließungsvertrag hierzu z.B. folgende Regelung getroffen werden: 

„Der Erschließungsträger wird die öffentlichen Er-
schließungsflächen nach deren mangelfreier Ab-
nahme aufgrund eines gesondert abzuschließen-
den notariellen Vertrages unentgeltlich, kosten- 
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und lastenfrei an die Gemeinde übereignen. Der 
Erschließungsträger hat die Flächen vorher auf 
seine Kosten vermessen zu lassen.  

Wasserversorgungsanlagen und Anlagen zur Ab-
wasserbeseitigung, die Bestandteile der entspre-
chenden öffentlichen Einrichtungen sind und nicht 
innerhalb der Flächen von Verkehrsanlagen ver-
legt werden, sind vom Erschließungsträger kosten-
frei durch Grunddienstbarkeiten zugunsten der 
Gemeinde zu sichern. 

Auf Verlangen der Gemeinde ist zur Sicherung 
dieser Ansprüche eine Vormerkung einzutragen.“  

Der Regelungsvorschlag beruht auf der Konstruktion, daß neben dem eigentli-
chen Erschließungsvertrag ein gesonderter Vertrag zur Übertragung der Er-
schließungsflächen abgeschlossen wird, wobei nur dieser Vertrag notariell beur-
kundet wird. Die Zulässigkeit einer solchen Aufspaltung ist allerdings umstritten.  

Eigentumsübertragungsprobleme stellen sich nicht, wenn der Erschließung eine 
Umlegung vorausgegangen ist. Nach § 55 Abs. 2 BauGB sind die öffentlichen 
Erschließungsflächen vorab aus der Umlegungsmasse auszuscheiden und der 
Gemeinde zuzuteilen. Die Gemeinde verpflichtet sich dann in dem Erschlie-
ßungsvertrag lediglich, dem Erschließungsträger die ihr gehörenden öffentlichen 
Erschließungsflächen im Erschließungsgebiet kostenlos zur Verfügung zu stel-
len. 

o) Kündigung und Rücktritt 

In den Erschließungsvertrag sollten auch Regelungen über die Möglichkeit zur 
Kündigung oder zum Rücktritt aufgenommen werden. Denkbar ist etwa folgende 
Formulierung eines Kündigungs- oder Rücktrittsrechts: 

„Beide Vertragspartner können den Vertrag nur 
aus wichtigem Grund kündigen. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn ... Einer Kün-
digungsfrist bedarf es nicht.  

Beide Vertragspartner sind berechtigt, von diesem 
Erschließungsvertrag zurückzutreten, falls der Be-
bauungsplan oder der Umlegungsplan für das Er-
schließungsgebiet nicht innerhalb von 12 Monaten 
nach Unterzeichnung dieses Erschließungsvertra-
ges in Kraft tritt. 

Beide Vertragspartner sind ferner zum Rücktritt be-
rechtigt, wenn es dem Erschließungsträger nicht 
innerhalb von 6 Monaten nach Unterzeichnung 
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dieses Erschließungsvertrages gelingt, mit allen 
Grundstückseigentümern im Erschließungsgebiet 
Geschäftsbesorgungsverträge abzuschließen.“ 

Bei der Vertragsgestaltung sollte auf die Formulierung der Kündigungs- und 
Rücktrittsrechte besondere Sorgfalt verwandt werden. Wird der Bebauungsplan 
bzw. der Umlegungsplan für das Erschließungsgebiet nicht innerhalb eines ab-
sehbaren Zeitraums wirksam, hat insbesondere der Erschließungsträger ein be-
rechtigtes Interesse daran, sich von dem Vertrag wieder lösen zu können, da ihm 
kaum zugemutet werden kann, sein Personal für eine beliebige Zeit bereitzuhal-
ten. Umgekehrt hat aber auch die Gemeinde ein starkes Interesse daran, sich 
von dem Vertrag wieder lösen zu können, wenn der Erschließungsträger nicht in 
der Lage ist, innerhalb eines angemessenen Zeitraums eine Einigung mit allen 
Grundstückseigentümern zu erreichen. Ohne ein entsprechendes Rücktrittsrecht 
müßte die Gemeinde sonst u.U. tatenlos zusehen, wie sich die Erschließung ei-
nes Baugebiets unangemessen verzögert. 

Mit Wirksamkeit einer Kündigung oder eines Rücktritts wandelt sich der Erschlie-
ßungsvertrag in ein Abwicklungsverhältnis um und beseitigt dadurch die sich aus 
der Kostenübernahme des Erschließungsträgers ergebende Sperre für die Zu-
lässigkeit der Beitragserhebung. Die Kosten der Erschließung sind dann i.S.d. 
§ 129 Abs. 1 S. 1 BauGB nicht mehr anderweitig gedeckt. Die Gemeinde kann 
deshalb die beitragsfähigen Erschließungsanlagen nach ihrer erstmaligen end-
gültigen Herstellung gegenüber den Grundstückseigentümern nach §§ 127 ff. 
BauGB durch Erhebung von Beiträgen abrechnen. 

Vgl. OVG Saarland, U. v. 10.06.1981 - 3 R 29/80 -, 
NVwZ 1982, S. 127 f.; vgl. auch VGH Baden-
Württemberg, U. v. 17.06.1999 - 2 S 3245/96 -, 
BWGZ 1999, S. 600 zu der Frage, wann eine an-
derweitige Deckung des Erschließungsaufwands 
i.S.d. § 129 Abs. 1 S. 1 BauGB auch in einem An-
spruch der Gemeinde gegen einen Dritten beste-
hen kann. 

Eine Kündigung nach Beginn der Bauarbeiten führt erfahrungsgemäß meist 
zu erheblichen Abwicklungsproblemen. Der Erschließungsträger hat in diesem 
Fall nur Anspruch auf Wertersatz für die von ihm ganz oder teilweise bereits 
errichteten Erschließungsanlagen. Hierfür können in dem Erschließungsvertrag 
Regelungen über die Berechnungsart, die notwendigen Nachweise und die Fäl-
ligkeit des Wertersatzes getroffen werden. 

Vgl. hierzu Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 129 ff., 134 ff., der für den Fall, 
daß der Erschließungsträger zugleich Grund-
stückseigentümer im Erschließungsgebiet ist vor-
schlägt, den Wertersatzanspruch in eine Voraus-
zahlungsvereinbarung umzuwandeln oder als eine 
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beitragsrechtliche Vorauszahlung gem. § 133 
Abs. 3 BauGB zu werten. 

Haben die Eigentümer zum Zeitpunkt der Kündigung bereits Vorauszahlungen an 
den Erschließungsträger geleistet, ergeben sich auch Abwicklungsprobleme im 
Verhältnis zwischen Erschließungsträger und Grundstückseigentümer. 
Hierzu empfiehlt sich eine vertragliche Vereinbarung in dem Erschließungsver-
trag, daß die Gemeinde dem Erschließungsträger erst dann Wertersatz für die 
von ihm bereits ganz oder teilweise errichteten Erschließungsanlagen leistet, 
wenn die Grundstückseigentümer als Vertragspartner des Erschließungsträgers 
ihre Vorauszahlungen zurückerhalten haben. 

So auch Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 132. 

Eine Kündigung des Erschließungsvertrages durch die Gemeinde nach Beginn 
der Bauarbeiten hat ferner Rückwirkungen auf ihre eigene Erschließungs-
pflicht gem. § 123 Abs. 1 BauGB. Sind im Erschließungsgebiet schon Bauge-
nehmigungen erteilt worden, entsteht die Erschließungspflicht der Gemeinde 
sofort, da mit der Erteilung der Baugenehmigung sowie dem gemeindlichen Ein-
vernehmen nach § 36 BauGB die Sicherung der Erschließung „zugesichert“ ist.  

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 131. 

6. Bauplanungsrechtliche Voraussetzungen 

Nach § 125 Abs. 1 BauGB setzt die erstmalige Herstellung der Erschließungsan-
lagen i.S.v. § 127 Abs. 2 BauGB einen Bebauungsplan voraus, von dem aller-
dings unter den Voraussetzungen des § 125 Abs. 3 BauGB Abweichungen mög-
lich sind. Liegt ein Bebauungsplan nicht vor, so dürfen die Anlagen nach § 125 
Abs. 2 BauGB nur hergestellt werden, wenn sie nach gemeindeinterner Prüfung 
den in § 1 Abs. 4 bis 6 BauGB bezeichneten Anforderungen entsprechen. Diese 
planungsrechtlichen Voraussetzungen des § 125 BauGB sind auch bei einem 
Erschließungsvertrag zu beachten, soweit es sich um die Herstellung von Er-
schließungsanlagen i.S.v. § 127 Abs. 2 BauGB handelt. Ein Erschließungsver-
trag, bei dem die Voraussetzungen des § 125 BauGB nicht erfüllt sind, ist nichtig. 

Vgl. OVG Saarland, U. v. 09.06.1994 - 1 R 20/92 -, 
NVwZ-RR 1995, S. 222; Driehaus, Erschließungs- 
und Ausbaubeiträge, 6. Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 31. 

Allerdings müssen die Voraussetzungen des § 125 BauGB erst zum Zeitpunkt 
der Übergabe der Anlagen an die Gemeinde vorliegen, weil sie erst dann zu öf-
fentlichen Erschließungsanlagen werden. Daher ist es auch nicht verboten, sich 
zur Herstellung einer Anbaustraße schon in einem Zeitpunkt zu verpflichten, in 
dem weder ein Bebauungsplan erlassen noch die Voraussetzungen des § 125 
BauGB gegeben sind. Nach der Schuldrechtsreform setzt die Wirksamkeit eines 
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solchen Vertrages – anders als nach § 308 Abs. 1 BGB – nicht mehr voraus, daß 
die Partner bei Abschluß des Vertrages davon ausgegangen sind, das der Erfül-
lung der Herstellungsverpflichtung seinerzeit entgegenstehende Verbot werde 
später entfallen.  

Vgl. zur alten Rechtslage BVerwG, U. v. 
22.03.1996 - 8 C 17.94 -, NVwZ 1996, S. 794. 

Praxistip: 

Es empfiehlt sich, den Erschließungsvertrag erst zu einem Zeitpunkt abzuschlie-
ßen, in dem der Bebauungsplan bereits in Kraft getreten ist. Wird der Erschlie-
ßungsvertrag dennoch schon während des Bebauungsplanverfahrens abge-
schlossen, sollte darin der dem Vertrag zugrundeliegende Planungsstand genau 
angegeben werden. Außerdem sollte der Vertrag eine Regelung für den Fall ent-
halten, daß der in Kraft getretene Bebauungsplan von dem Bebauungsplanent-
wurf abweicht, der dem Vertrag zugrundeliegt. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 113 f. 

Der Erschließungsvertrag kann auch für solche Gebiete abgeschlossen werden, 
die bereits teilweise bebaut sind und in denen sich die planungsrechtliche Zuläs-
sigkeit von Vorhaben nach § 34 BauGB beurteilt. Ein solcher Erschließungsver-
trag muß nach § 125 Abs. 2 BauGB ebenfalls den Anforderungen des § 1 Abs. 4 
bis 6 BauGB entsprechen, und zwar unabhängig davon, ob es sich um die erst-
malige Herstellung der Erschließung handelt oder nicht. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 196; Vogel, in: Brü-
gelmann, BauGB, § 124 Rdnr. 13. 

Auch für ein Vorhaben im Außenbereich nach § 35 BauGB kann sich ein Dritter 
gegenüber der Gemeinde verpflichten, die Erschließung im eigenen Namen und 
auf eigene Rechnung durchzuführen. 

Vgl. BVerwG, U. v. 22.03.1972 - IV C 121.68 -, 
DÖV 1972, S. 827; Krautzberger, in: Bat-
tis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 8. Aufl. 2002, § 35 
Rdnr. 9. 

Teilweise wird zwar die Auffassung vertreten, im Außenbereich könne kein Er-
schließungsvertrag nach § 124 BauGB, sondern nur ein Erschließungssiche-
rungsvertrag abgeschlossen werden, da es nach § 35 BauGB stets um die Er-
schließung von Einzelvorhaben und nicht um die Erschließung eines Erschlie-
ßungsgebiets geht. 

Vgl. Vogel, in: Brügelmann, BauGB, § 124 
Rdnr. 14. 
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Dieser Unterschied ist jedoch im Ergebnis nicht von praktischer Bedeutung.  

7. Anwendbarkeit der öffentlichen Vergabevorschriften 

a) Abschluß des Erschließungsvertrages und Vergaberecht 

aa) Der Erschließungsträger als Eigentümer oder als reiner Dienstleister 

Ist der Erschließungsträger zugleich Eigentümer sämtlicher im Erschlie-
ßungsgebiet gelegenen Grundstücke, stellt sich die Frage einer Ausschrei-
bungspflicht des Erschließungsvertrages bereits aufgrund faktischer Alterna-
tivlosigkeit nicht. In diesem Fall kann die Gemeinde einen Erschließungsvertrag 
nur mit dem Grundstückseigentümer oder mit dem von diesem beauftragten Er-
schließungsunternehmer abschließen. 

Vgl. Wilke, ZfBR 2002, S. 231, 232; Birk, Städte-
bauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 116. 

Gleiches gilt, wenn die BGB-Gesellschaft der Grundstückseigentümer, vertreten 
durch einen Erschließungsunternehmer, mit der Gemeinde einen Erschließungs-
vertrag abschließt. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 116. 

Ist der Erschließungsträger dagegen reiner Dienstleister, der sich gegenüber 
den Grundstückseigentümern durch Abschluß von Kostenerstattungsvereinba-
rungen refinanziert, stellt sich die Frage, ob die Gemeinde verpflichtet ist, die 
Vergabe des Erschließungsvertrages auszuschreiben. 

bb) Abschluß eines „reinen“ Erschließungsvertrages 

In rechtlicher Hinsicht handelt es sich bei dem Abschluß eines „reinen“ Er-
schließungsvertrages nach § 124 BauGB nicht um die Vergabe eines öffent-
lichen Auftrages i.S.d. § 99 Abs. 1 GWB.  

Vgl. Burmeister/Heilshorn, BWGZ 2002, S. 104, 
107; Wilke, ZfBR 2002, S. 231, 232; Birk, Städte-
bauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 116. 

Zwar hat der EuGH inzwischen klargestellt, daß sich der Anwendungsbereich 
des öffentlichen Auftrages auch auf öffentlich-rechtliche Verträge erstreckt. 

Vgl. EuGH, U. v. 12.07.2001 - C 399/98 -, Verga-
beR 2001, S. 380, 387. 

Nach der Legaldefinition des § 99 Abs. 1 GWB setzt ein öffentlicher Auftrag je-
doch einen entgeltlichen Vertrag zwischen öffentlichem Auftraggeber und Un-



 251
 
 
ternehmer voraus. Das gleiche gilt für Aufträge i.S.d. Gemeindehaushaltsrechts 
unterhalb der Schwellenwerte des § 2 VgV. Der Begriff der Entgeltlichkeit ist da-
bei weit auszulegen: ein entgeltlicher Vertrag wird bereits dann angenommen, 
wenn zwischen dem Unternehmer und dem öffentlichen Auftraggeber ein synal-
lagmatisches Leistungsverhältnis zustandegekommen ist.  

Vgl. Schulte, NZBau 2000, S. 272, 276; Hailbron-
ner, in: Byok/Jaeger, Komm. zum VergabeR, 2000, 
§ 99 Rdnr. 337. 

Der Abschluß eines „reinen“ Erschließungsvertrages nach § 124 Abs. 1 BauGB, 
in dem sich ein Dritter gegenüber der Gemeinde verpflichtet, die vertraglich ver-
einbarten Erschließungsanlagen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung 
herzustellen, ist danach nicht als Vergabe eines entgeltlichen Bauauftrages an-
zusehen. Dies ergibt sich daraus, daß der Erschließungsträger gegen die Ge-
meinde (in ihrer Eigenschaft als Trägerin der Erschließungslast) keinen Vergü-
tungsanspruch hat. 

Vgl. Burmeister/Heilshorn, BWGZ 2002, S. 104, 
107; Wilke, ZfBR 2002, S. 231, 232.  

Ein synallagmatisches Leistungsverhältnis läge dagegen vor, wenn dem Er-
schließungsträger als „Entgelt“ für die von ihm auf seine Kosten herzustellenden 
öffentlichen Erschließungsanlagen wie bei einer öffentlichen Baukonzession ein 
Recht zur Nutzung eingeräumt würde. 

Vgl. zur öffentlichen Baukonzession, OLG Pots-
dam, B. v. 03.08.1999 - 6 Verg I/99 -, BauR 1999, 
S. 1175 zum Flughafen Berlin. 

Ein solches Recht zur Nutzung ist jedoch bei einem reinen Erschließungsvertrag 
nicht gegeben, da sich der Erschließungsträger darin verpflichtet, der Widmung 
der Erschließungsanlagen durch die Gemeinde kostenlos zuzustimmen. 

An einem synallagmatischen Leistungsverhältnis fehlt es hingegen, wenn der 
Erschließungsträger lediglich die Möglichkeit erhält, die von ihm zu erschließen-
den Grundstücke mit Gewinn weiterzuveräußern, sofern sie in seinem Eigentum 
stehen.  

So aber Pieper, DVBl. 2000, S. 160, 165; Rauten-
berg, ZfBR 2002, S. 239, 241. 

Eine solche, zudem marktabhängige Weiterverkaufsmöglichkeit begründet viel-
mehr lediglich eine rechtlich nicht gesicherte Chance des Erschließungsträgers 
und kann deshalb auch bei weiter Auslegung des Begriffs der Entgeltlichkeit nicht 
als Gegenleistung der Gemeinde qualifiziert werden.  

Vgl. Wilke, ZfBR 2002, S. 231, 232. 
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Die Möglichkeit des Erschließungsträgers, den ihm entstandenen Aufwand zur 
Herstellung der Erschließungsanlagen einschließlich der sogenannten Trägerko-
sten gegenüber privaten Dritte zu refinanzieren, begründet ebenfalls keine Ent-
geltlichkeit des Erschließungsvertrages, da es hierbei an einer Gegenleistung der 
Gemeinde fehlt. 

Vgl. Wilke, ZfBR 2002, S. 231, 232 mit dem Hin-
weis, daß die tatsächliche Frage, ob der Erschlie-
ßungsträger nur eigene oder auch fremde Grund-
stücke erschließt, für die vergaberechtliche Beur-
teilung nicht ausschlaggebend ist; Burmei-
ster/Heilshorn, BWGZ 2002, S. 104, 108 für den 
Fall des grundbesitzlosen Erschließungsträger, der 
sich durch Abschluß von Kostenerstattungsverein-
barungen mit den Eigentümern refinanziert. 

Ebensowenig macht die mit dem Abschluß eines „reinen“ Erschließungsvertrages 
verbundene Beitragsfreistellung den Erschließungsvertrag zu einem entgeltlichen 
Auftrag i.S.d. Vergaberechts. Übernimmt der Erschließungsträger in vollem Um-
fang die Kosten der für das Erschließungsgebiet notwendigen Erschließung, ist 
die Erhebung eines Erschließungsbeitrages nach § 127 Abs. 1 i.V.m. § 129 Abs. 
1 S. 1 BauGB bereits kraft Gesetzes ausgeschlossen, da der Gemeinde kein 
„anderweitig nicht gedeckter Erschließungsaufwand“ entsteht. 

Vgl. BVerwG, U. v. 06.07.1973 - IV C 22.72 -, 
DVBl. 1973, S. 800; BVerwG, U. v. 18.09.1981 - 
VIII C 21.81 -, DVBl. 1982, S. 79. 

Dies gilt auch nach dem Urteil des EuGH vom 12.07.2001.  

Vgl. EuGH, U. v. 12.07.2001 - C 399/98 -, Verga-
beR 2001, S. 380. 

Der EuGH hat darin unter Berücksichtigung der Besonderheiten des italienischen 
Städtebaurechts einen „Erschließungsvertrag“ als entgeltlich angesehen, in dem 
sich die Eigentümerin im Zuge eines innerstädtischen Großbauvorhabens ver-
pflichtet hatte, ein Theater als sogenannte sekundäre Erschließungsanlage zu 
errichten. Als Gegenleistung ist ihr das Recht eingeräumt worden, die hierfür ent-
stehenden Kosten vom geschuldeten Betrag des bei Erteilung der Baugenehmi-
gung für das innerstädtische Vorhaben gesetzlich anfallenden Erschließungsbei-
trags abzuziehen. Aus dem Begriff „abziehen“ hat der EuGH geschlossen, daß 
die Gemeindeverwaltung mit der Erlaubnis einer unmittelbaren Erstellung der 
Erschließungsanlagen darauf verzichtet hatte, den kraft Gesetzes geschuldeten 
Erschließungsbeitrag einzuziehen.  

Das Verhältnis zwischen Erschließungsbeitragsschuld und unmittelbarer Erstel-
lung der Erschließungsanlagen nach dem italienischen Städtebaurecht läßt sich 
auf das deutsche Recht aber nicht übertragen. Ein „Abzug“ von ansonsten zu 
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zahlenden Erschließungsbeiträgen kommt hier nicht in Betracht, da im Falle ei-
nes „reinen“ Erschließungsvertrages nach § 124 BauGB die Entstehung eines 
Erschließungsbeitrages nach § 127 Abs. 1 i.V.m. § 129 Abs. 1 S. 1 BauGB kraft 
Gesetzes ausgeschlossen ist und der Erschließungsträger im Unterschied zum 
italienischen Recht auch keine gegenüber der Gemeinde aufgrund der erteilten 
Baugenehmigung bestehende Schuld begleicht. 

Vgl. Würfel/Butt, NVwZ 2003, S. 153, 157: ohne 
bestehende Schuld keine Verrechnung – ohne 
Verrechnung keine Entgeltlichkeit; Burmei-
ster/Heilshorn, BWGZ 2002, S. 104, 108; Wilke, 
ZfBR 2002, S. 231, 236; vgl. auch Rautenberg, 
ZfBR 2002, S. 238, 241. 

Ein nicht entgeltlicher, „reiner“ Erschließungsvertrag ist auch dann anzunehmen, 
wenn sich der Erschließungsträger zur Herstellung von leitungsgebundenen Ein-
richtungen verpflichtet, die nach Landesrecht beitragsfähig sind (z.B. die öffentli-
chen Ver- und Entsorgungsleitungen für Trinkwasser, Schmutzwasser und Nie-
derschlagswasser). Zwar enthalten die jeweils einschlägigen kommunalen Abga-
bengesetze keine dem § 129 Abs. 1 S. 1 BauGB entsprechende Vorschrift. 
Selbst eine Klausel, wonach sich die Gemeinde an den Kosten der entsprechen-
den Erschließungsanlagen in Höhe der satzungsmäßigen Beiträge beteiligt, ist 
nicht geeignet, den Erschließungsvertrag zu einem entgeltlichen Auftrag umzu-
wandeln. Solche Vereinbarungen im Erschließungsvertrag erfassen zwar nur die 
Herstellung von Ver- und Entsorgungsleitungen im Baugebiet, während sich die 
KAG-Beiträge auf die sich über das gesamte Gemeindegebiet erstreckende Ge-
samteinrichtung beziehen. Gleichwohl wird durch eine solche Klausel lediglich 
dem Übermaßverbot und dem Verbot der Doppelbelastung Rechnung getragen.  

Vgl. Döring, NVwZ 1994, S. 853, 854; Vogel, in: 
Brügelmann, BauGB, § 124 Rdnr. 28; Burmei-
ster/Heilshorn, BWGZ 2002, S. 104, 109; anderer 
Ansicht Wilke, ZfBR 2002, S. 231, 234; Wür-
fel/Butt, NVwZ 2003, S. 153, 157. 

Ebenso ist ein nicht entgeltlicher, „reiner“ Erschließungsvertrag gegeben, wenn 
der Erschließungsträger die Erschließungskosten nur teilweise übernimmt und 
bei der Gemeinde ein Kostenanteil verbleibt. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der 
Kostenanteil der Gemeinde nicht über jenen Eigenanteil hinausgeht, der bei einer 
beitragsmäßigen Abrechnung nach § 129 Abs. 1 S. 3 BauGB vorgeschrieben ist. 
Ist der bei der Gemeinde verbleibende Kostenanteil höher, ist zu berücksichtigen, 
daß der Erschließungsvertrag grundsätzlich eine abschließende selbständige 
Finanzierungsregelung für die Erschließungsanlagen zugunsten der Grund-
stückseigentümer darstellt und einen Rückgriff auf das Beitragsrecht ausschließt.  
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cc) Abschluß eines „unechten“ Erschließungsvertrages 

Dagegen sind sogenannte „unechte“ Erschließungsverträge, bei denen die 
Gemeinde Erschließungsbeiträge erheben kann oder muß, entgeltliche öffentli-
che Aufträge. Ein „unechter“ Erschließungsvertrag ist eine Vertragskonstruktion 
zur Lösung der sogenannten Fremdanliegerproblematik. Er ist dadurch charakte-
risiert, daß die Gemeinde mit dem Erschließungsträger einen gesonderten Werk-
vertrag für die rechtlich selbständige Erschließungsanlage abschließt, durch die 
die Fremdanlieger erschlossen werden (u.U. neben einem „reinen“ Erschlie-
ßungsvertrag für die rechtliche selbständigen Erschließungsanlagen, in denen 
sich keine Fremdanliegergrundstücke befinden). Der Vergütungsanspruch des 
Erschließungsträgers aus diesem Werkvertrag begründet einen entgeltlichen 
Auftrag i.S.d. Vergaberechts. 

Vgl. Wilke, ZfBR 2002, S. 231, 233; Würfel/Butt, 
NVwZ 2003, S. 153, 157. 

Für die Bestimmung des Schwellenwertes nach § 2 Nr. 4 VgV ist der Gesamtauf-
tragswert maßgebend, der sich aus zwei Werklohn-Teilsummen zusammensetzt: 
Hinsichtlich der Fremdanliegergrundstücke aus der Erstattung der veranlagten 
Beiträge und hinsichtlich der Grundstücke des Erschließungsträgers aus der An-
rechnung der anteiligen Werklohnforderung auf den nach § 133 Abs. 3 S. 5 
BauGB vereinbarten Ablösungsbetrag. 

Vgl. Wilke, ZfBR 2002, S. 231, 234.  

„Unechte“ Erschließungsverträge unterliegen damit der Ausschreibungspflicht. 
Oberhalb des Schwellenwerts nach § 2 Nr. 4 VgV können potentielle Bieter gem. 
§ 97 Abs. 7 GWB die Einhaltung des Vergaberechts beanspruchen. 

Vgl. aber auch Wilke, ZfBR 2002, S. 231, 236 zu 
den eingeschränkten Rechtsschutzmöglichkeiten 
potentieller Bietinteressenten im Falle eines „stil-
len“ Vergabeverfahrens ohne vorausgegangene 
Ausschreibung. 

Unterhalb des Schwellenwerts nach § 2 Abs. 4 VgV ist die Gemeinde nur objek-
tiv-rechtlich nach allgemeinem Haushaltsrecht zur Beachtung des Vergaberechts 
verpflichtet (z.B. nach § 31 GemHVO BW). Die Vorschriften des allgemeinen 
Haushaltsrechts dienen aber nach dem traditionellen Grundgedanken des Ver-
gaberechts – im Unterschied zu den §§ 97 ff. GWB – ausschließlich der Siche-
rung eines wirtschaftlichen und sparsamen Umgangs mit den zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmitteln, nicht jedoch dem Schutz der Bieter vor Willkür des 
Auftraggebers.  

Vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 29.06.1998 - 
1 S 1580/96 -, NVwZ-RR 1999, S. 264; vgl. hierzu 
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auch Huber, JZ 2000, S. 877; Burmei-
ster/Heilshorn, BWGZ 2002, S. 104, 105. 

b) Vergabe von Aufträgen durch den Erschließungsträger 

aa) Ausschreibungspflicht nach §§ 97 ff. GWB 

Die vom Erschließungsträger zu vergebenden Bauleistungen und sonstigen Lei-
stungen zur Herstellung der Erschließungsanlagen unterliegen dann den öffentli-
chen Vergabebestimmungen, wenn die Regelungen der §§ 97 ff. GWB anwend-
bar sind. Dies setzt aufgrund der Zweiteilung des deutschen Vergaberechts vor-
aus, daß 

• die in § 2 VgV genannten Schwellenwerte überschritten werden (der 
Schwellenwert für Bauaufträge beträgt nach § 2 Nr. 4 VgV 5 Mio. €) und 

• der Erschließungsträger als öffentlicher Auftraggeber i.S.d. § 98 GWB einzu-
stufen ist.  

Ein privater Erschließungsträger ist aber nur ausnahmsweise als öffentlicher 
Auftraggeber i.S.d. § 98 GWB zu qualifizieren. Dies ist etwa der Fall, wenn es 
sich um ein kommunal beherrschtes Unternehmen gem. § 98 Nr. 2 GWB handelt, 
an dem die Gemeinde zu mehr als 50 % an der Finanzierung beteiligt ist oder die 
Mehrheit in Geschäftsführung oder Aufsichtsorganen (Aufsichtsrat, Gesellschaf-
terversammlung) besitzt. Solche Unternehmen können nach der hier vertretenen 
Auffassung Dritte i.S.d. § 124 Abs. 1 BauGB sein.  

Vgl. zum persönlichen Anwendungsbereich des 
§ 98 Nr. 2 GWB Kraus, BauR 2000, S. 1545 
m.w.N.. 

Daneben kommt eine Qualifizierung des privaten Erschließungsträgers als öffent-
licher Auftraggeber i.S.v. § 98 Nr. 5 GWB in Betracht,  wenn die Erschließungs-
maßnahme zu mehr als 50 % von der Gemeinde finanziert wird. Aus welchem 
Grund sich die Gemeinde an der Finanzierung der Erschließungsmaßnahme 
beteiligt, spielt dabei keine Rolle. Eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde kann 
insbesondere darauf beruhen, daß sie 

• im Erschließungsgebiet selbst Grundstückseigentümerin ist, 

• sich in dem Erschließungsvertrag aus Gründen der Angemessenheit oder 
des Sachzusammenhangs verpflichtet hat, einen bestimmten Kostenanteil zu 
übernehmen (z.B. für Maßnahmen, die nicht nur der Erschließung des Er-
schließungsgebiets dienen). 

Einzelne auf die Gemeinde entfallende Kostenbeteiligungen sind zusammenzu-
zählen, auch wenn sie auf unterschiedlichen Rechtsgründen beruhen. Ferner 
dürften auch vom Land gewährte Zuschüsse zur Finanzierung der Erschlie-
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ßungsmaßnahmen dem Finanzierungsanteil öffentlicher Stellen zuzurechnen 
sein, da das Land eine öffentliche Gebietskörperschaft ist. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 206 f.  

Auch wenn die vorgenannten Voraussetzungen für die Anwendung der §§ 97 ff. 
GWB nicht erfüllt sind, hat der Erschließungsträger die Vorschriften des öffentli-
chen Vergaberechts bei der Vergabe von Aufträgen an private Nachunternehmer 
dennoch zu beachten, wenn er sich dazu gegenüber der Gemeinde in dem Er-
schließungsvertrag verpflichtet hat. 

Die Gemeinde ist aber auch bei Aufträgen oberhalb der in § 2 VgV genannten 
Schwellenwerte grundsätzlich nicht verpflichtet, dem Erschließungsträger die 
Pflicht aufzuerlegen, seinerseits die vorzunehmenden Bauleistungen nach §§ 97 
ff. GWB auszuschreiben. Dem Urteil des EuGH vom 12.07.2001 läßt sich eine 
solche Pflicht ebenfalls nicht entnehmen. 

Vgl. Wilke, ZfBR 2002, S. 231, 236; anderer An-
sicht Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 118 f. 

Die Rechtsbeziehungen auf der „zweiten Stufe“ der Vergabe zwischen dem 
Erschließungsträger und dessen „Nachunternehmern“ unterliegen danach 
auch bei Aufträgen oberhalb der Schwellenwerte in der Regel nicht dem 
Vergaberecht. 

Ebenso Wilke, ZfBR 2002, S. 231, 233. 

Die weitere Entwicklung der Rechtsprechung zu der Frage einer Verpflichtung 
von Privaten zur Durchführung von Vergabeverfahren bleibt allerdings abzuwar-
ten.  

Vgl. Würfel/Butt, NVwZ 2003, S. 153, 158. 

In den letzten Jahren ist eine deutliche Tendenz zu einer extensiven Interpretati-
on der vergaberechtlichen Bestimmungen zu beobachten, die verstärkt die wirt-
schaftliche Funktion der abgeschlossenen Verträge in die Auslegung einbezieht. 

Vgl. Jaeger, NZBau 2001, S. 6, 8; Rautenberg, 
ZfBR 2001, S. 238, 241; vgl. auch Müller-Wrede, 
VergabeR 2001, S. 390, 391, der auf den erhebli-
chen Umfang an Erschließungsmaßnahmen hin-
weist, die ohne Anwendung des Vergaberechts 
vergeben werden. 
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bb) Beauftragung außerhalb des öffentlichen Vergaberechts 

Sind die §§ 97 ff. GWB nicht anwendbar, kann der Erschließungsträger die 
Bauleistungen grundsätzlich außerhalb öffentlicher Vergabevorschriften 
(z.B. der VOB/A) mit dem Recht zur Nachverhandlung ausschreiben. Auf 
diese Weise lassen sich häufig nicht unbeträchtliche Einsparungen erzielen.  

Anderer Ansicht Driehaus, BauR 1999, S. 862, 
866. 

Ein rein privater Erschließungsträger möchte deshalb in der Regel unbedingt 
vermeiden, Bauleistungen nur nach Ausschreibung auf der Grundlage der für die 
Gemeinde geltenden Vergabegrundsätze zu vergeben. 

Dies ist dem privaten Erschließungsträger allerdings dann verwehrt, wenn er sich 
gegenüber der Gemeinde im Erschließungsvertrag zur Ausschreibung unter Be-
achtung des öffentlichen Vergaberechts oder anderer Regeln (z.B. der VOB/A) 
verpflichtet hat.  

Schließlich besteht eine Ausschreibungspflicht auch nicht nach den einschlägi-
gen Regeln der Gemeindehaushaltsordnungen (z.B. § 31 GemHVO BW). Dies 
ergibt sich daraus, daß der Begriff des kommunalen Auftraggebers i.S.v. § 31 
GemHVO BW im Unterschied zum Begriff des öffentlichen Auftraggebers in § 98 
GWB eng auszulegen ist und kommunal beherrschte Gesellschaften hiervon 
nicht erfaßt werden. 

  

8. Schranken beim Abschluß von Erschließungsverträgen 

a) Formelle Anforderungen 

aa) Form 

Nach § 124 Abs. 4 BauGB bedarf der Erschließungsvertrag der Schriftform so-
weit nicht durch Rechtsvorschriften eine andere Form vorgeschrieben ist. Ver-
pflichtet sich der Erschließungsträger, der Gemeinde die Flächen der öffentlichen 
Erschließungsanlagen zu übereignen, bedarf dies nach § 311 b Abs. 1 S. 1 BGB 
der notariellen Beurkundung.  

Zur Reduzierung der Notargebühren erfolgt in der Praxis oft folgende Aufspal-
tung der Vertragsgegenstände: Neben dem eigentlichen Erschließungsvertrag 
wird ein gesonderter Vertrag zur Übertragung der Erschließungsflächen ab-
geschlossen, wobei nur dieser Vertrag notariell beurkundet wird.  

Vgl. OVG Magdeburg, U. v. 11.08.2000 - A 2 S 
299/99 - JMBl.St 2001, S. 66 f.: Möglichkeit, den 
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Erschließungsteil des Vertrages neben der Eigen-
tumsübertragung selbständig zu regeln 

Die gleiche Aufspaltung wird häufig beim Durchführungsvertrag zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan vorgenommen. Im Schrifttum wird diese Verfahrens-
weise vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des BGH zum Teil für problema-
tisch 

vgl. Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, 
6. Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 24; Grziwotz, MittBayNot 
1995, S. 271. 

oder sogar für unzulässig gehalten. 

Vgl. Langenfeld, BWNotZ 1997, S. 73, 75; Reif, 
BWGZ 1994, S. 200, 212; Walker, Handbuch städ-
tebauliche Verträge Band 1, 1999, S. 409. 

Nach der Rechtsprechung des BGH erstreckt sich der Formzwang bei zusam-
mengesetzten Verträgen auf die gesamten Verträge, sofern diese eine rechtliche 
Einheit bilden. Das ist der Fall, wenn die Vereinbarungen nach dem Willen der 
Parteien nicht für sich alleine gelten, sondern miteinander „stehen und fallen“ 
sollen. 

Vgl. BGH, U. v. 24.09.1987 - VII ZR 306/86 -, 
BGHZ 101, S. 393, 396 f.; BGH,  U. v. 14.07.1994 
- IX ZR 110/93 -, NJW 1994, S. 2885; BGH, U. v. 
10.10.1996 - IV ZR 294/95 -, NJW 1997, S. 250, 
252. 

Gleichwohl spricht im Ergebnis einiges dafür, daß eine notarielle Beurkundung 
des eigentlichen Erschließungsvertrages entbehrlich ist. Die für die öffentlich-
rechtliche Zweckbestimmung maßgebliche straßenrechtliche Widmung setzt 
nicht zwingend den Erwerb des Eigentums an der Straßenfläche durch die Ge-
meinde voraus. Vielmehr genügt hierfür die Zustimmung des Eigentümers oder 
des sonst dinglich Berechtigten. Liegt diese Zustimmung zur Widmung vor, dürfte 
der Erschließungsvertrag deshalb nach dem Willen der Parteien in der Regel 
auch unabhängig von der Übertragung der Erschließungsflächen abgeschlossen 
werden. 

So im Ergebnis auch Birk, Städtebauliche Verträ-
ge, 4. Aufl. 2002, S. 146 FN 413; vgl. auch VGH 
Baden-Württemberg, U. v. 25.11.1996 - 8 S 
1151/96 -, NVwZ 1997, S. 699. 

Eine zur Beurkundungsbedürftigkeit des gesamten Vertragswerks führende sy-
nallagmatische Verknüpfung zwischen Übertragung der Erschließungsflächen 
und Übertragung der Erschließung nach § 124 BauGB fehlt von vornherein, 
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wenn das Eigentum an den künftigen öffentlichen Erschließungsflächen bereits 
vor Abschluß des Erschließungsvertrages auf die Gemeinde übertragen wurde. 
 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 1999 m.w.N. 

In vielen Fällen stellt sich die Frage, ob neben einem Grundstückskaufvertrag 
weitere Verträge mitzubeurkunden sind. Hat eine Gemeinde z.B. mit einem Er-
schließungsträger einen Erschließungsvertrag nach § 124 BauGB abgeschlos-
sen und macht sie den Verkauf eines gemeindeeigenen Grundstücks davon ab-
hängig, daß der Erwerber vorher mit dem Erschließungsträger eine Vereinbarung 
zur Zahlung eines Erschließungskostenanteils abschließt, so ist diese Vereinba-
rung mitzubeurkunden. Besonders deutlich „stehen und fallen“ beide Verträge 
miteinander, wenn nach dem Grundstückskaufvertrag Voraussetzung für die Auf-
lassung ist, daß der Erwerber nicht nur den vollständigen Kaufpreis, sondern 
auch seinen vollständigen Erschließungskostenanteil gezahlt hat.  

Vgl. aber BVerwG, B. v. 17.07.2001 - 4 B 24.01 -, 
BauR 2002, S. 57, 60, wonach der Geldbeitrag an-
statt eines Flächenbeitrags bei der Umlegung nicht 
notariell formbedürftig ist.  

bb) Zuständigkeit 

Hinsichtlich der Zuständigkeit bestehen bei dem Erschließungsvertrag nach 
§ 124 BauGB gegenüber den städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB keine 
Besonderheiten. Daher kann auf die dortigen Ausführungen verwiesen werden. 

cc) Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde 

Für Erschließungsverträge ist eine Genehmigung durch die nach Landesrecht 
zuständige Kommunalaufsichtsbehörde grundsätzlich ebensowenig erforderlich 
wie für städtebauliche Verträge. Ausnahmsweise ist jedoch eine Genehmi-
gungsbedürftigkeit gegeben, wenn der Vertrag kredit- oder gewährlei-
stungsähnliche Elemente enthält. 

Ein solcher Ausnahmefall liegt nicht vor, wenn sich die Gemeinde in einem Er-
schließungsvertrag verpflichtet, sich mit einem festen oder prozentualen Anteil an 
den Kosten des Erschließungsträgers zu beteiligen. 

Vgl. hierzu Schreiben des Innenministeriums Ba-
den-Württemberg, Az. 2-25/9 vom 18.01.1994 an 
den Gemeindetag Baden-Württemberg; Walker, 
Handbuch Städtebauliche Verträge Band 1, 1999, 
S. 410. 
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Eine gewährleistungsähnliche Regelung ist jedoch anzunehmen, wenn sich die 
Gemeinde verpflichtet, dem Erschließungsträger die auf die Fremdanlieger ent-
fallenden Kosten zu erstatten, soweit mit diesen keine Kostenerstattungsverein-
barung zustande kommt oder deren Erschließungskostenanteil uneinbringlich ist. 
In diesem Fall bedarf der Erschließungsvertrag deshalb der Genehmigung der 
Rechtsaufsichtsbehörde. 

Vgl. Walker, Handbuch städtebauliche Verträge 
Band 1, 1999, S. 410 m.w.N. 

Kreditähnlich und damit ebenfalls genehmigungsbedürftig sind längerfristige 
Stundungen der gemeindlichen Verpflichtung zur Beteiligung an den Kosten, die 
dem Erschließungsträger entstehen. Allerdings entfällt die Genehmigungspflicht 
bei Unterschreitung bestimmter Wertgrenzen, die die Länder durch Verwaltungs-
vorschrift, gestaffelt nach der Gemeindegröße, als Freigrenzen eingeführt haben. 

Vgl. Walker, Handbuch städtebauliche Verträge 
Band 1, 1999, S. 410; Bunzel (Hrsg.), Städtebauli-
che Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, 
S. 200. 

b) Materielle Schranken 

aa) Angemessenheit 

Nach § 124 Abs. 3 S. 1 BauGB müssen die vertraglich vereinbarten Leistungen 
den gesamten Umständen nach angemessen sein. Die Grenze zur Unangemes-
senheit kann beim Erschließungsvertrag bei folgenden Punkten überschritten 
werden: 

• Die Erschließung muß sich am ortsüblichen Standard orientieren. Ein dar-
über hinausgehender Erschließungsaufwand im Sinne einer „Luxuserschlie-
ßung“ ist dagegen grundsätzlich unangemessen. 

Vgl. Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträ-
ge, 6. Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 46; Quaas, in: Schröd-
ter, BauGB, 6. Aufl. 1998, § 124 Rdnr. 12. 

• Die Kostenübernahme für nach Landesrecht beitragspflichtige leitungsge-
bundene Erschließungsanlagen ist nur dann angemessen, wenn durch An-
rechnung auf den noch zu erhebenden Beitrag sichergestellt ist, daß eine 
Doppelbelastung des Erschließungsträgers ausgeschlossen ist. Das schließt 
allerdings nicht aus, daß der Erschließungsträger zusätzlich die den Beitrag 
übersteigenden Herstellungskosten im Erschließungsgebiet trägt. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 198. 
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Wird die Herstellung der leitungsgebundenen Erschließungsanlagen nicht 
durch Beiträge, sondern durch Gebühren finanziert, so ist eine Doppelbela-
stung des Erschließungsträgers auf andere Weise auszuschließen. 

• Angemessen ist regelmäßig nur die Übernahme der Kosten für die Herstel-
lung der gerade für das Erschließungsvertragsgebiet erforderlichen plange-
mäßen Erschließungsanlagen. Dem Erschließungsträger dürfen nur die auf 
dieses Gebiet „entfallenden“ Kosten auferlegt werden. Mehrkosten, die durch 
die Bedürfnisse anderer Baugebiete verursacht werden, etwa eines neuen 
Hauptsammlers, eines Kinderspielplatzes oder einer Grünanlage muß die 
Gemeinde übernehmen, soweit die externen Grundstückseigentümer nicht 
zum Abschluß einer entsprechenden Kostenerstattungsvereinbarung bereit 
sind. 

Vgl. OVG Saarland, U. v. 09.06.1994 - 1 R 20/92 -, 
NVwZ 1995, S. 222, 224; Driehaus, Erschlie-
ßungs- und Ausbaubeiträge, 6. Aufl. 2001, § 6 
Rdnr. 46; Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 
1998, § 124 Rdnr. 14. 

bb) Sachlicher Zusammenhang 

§ 124 Abs. 3 S. 1 BauGB bestimmt ferner, daß die vertraglich vereinbarten Lei-
stungen im Zusammenhang mit der Erschließung stehen müssen. Bei den ver-
traglich vereinbarten Erschließungsanlagen innerhalb des Erschließungsgebiets 
ist der geforderte sachliche Zusammenhang stets gegeben. Sie dienen entweder 
dazu, die Erschließung der im Vertragsgebiet liegenden Grundstücke i.S.v. § 30 
Abs. 1 BauGB zu sichern oder tragen zu einer städtebaulichen Verbesserung 
ihrer Erschließungssituation bei (z.B. fußläufige Verbindungswege, Kinderspiel-
plätze, Grünanlagen). Der sachliche Zusammenhang ist aber überschritten, wenn 
Anlagen errichtet und vom Erschließungsträger bezahlt werden sollen, die er-
kennbar nicht dem Erschließungsgebiet dienen, sondern ausschließlich anderen 
Gebieten oder der Allgemeinheit zugute kommen. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 142 f.; Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 
1998, § 124 Rdnr. 16; a.A. Stüer, DVBl 1995, 
S. 649, 652, der zur Begründung der Angemes-
senheit von Erschließungsanlagen, die ausschließ-
lich einem Bereich außerhalb der Erschließungs-
anlagen dienen, zu weitgehend die einheitliche 
Durchführung einer Gesamterschließung, eine 
schnellere Abwicklung oder sogar lediglich eine 
städtebauliche Aufwertung des Vorhabens für aus-
reichend hält. 

Keine Frage des sachlichen Zusammenhangs, sondern der Angemessenheit ist 
es, wenn 
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• Anlagen innerhalb des Erschließungsgebiets über den ortsüblichen Standard 

hinaus im Sinne einer Luxuserschließung hergestellt werden sollen, 

• für eine Anlage durch den Bedarf eines anderen Baugebiets Mehrkosten 
ausgelöst werden, der Erschließungsträger aber gleichwohl die gesamten 
Kosten tragen soll. 

c) Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen § 124 Abs. 3 S. 1 BauGB 

Die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen § 124 Abs. 3 S. 1 BauGB richten sich 
nach §§ 59 VwVfG. Ein Verstoß gegen das Angemessenheitsgebot oder das 
Gebot des Sachzusammenhangs führt nach § 59 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG zur Nich-
tigkeit der hierauf bezogenen Vereinbarungen. Nach § 59 Abs. 3 VwVfG ist der 
Erschließungsvertrag insgesamt nichtig, soweit nicht anzunehmen ist, daß er 
auch ohne den nichtigen Teil geschlossen worden wäre. Die Gesamtnichtigkeit 
des Vertrages ist zwar danach der gesetzlich vorgesehene Regelfall. Läßt der 
Vertragsinhalt aber eine Teilung des Vertrages in einen vom Nichtigkeitsgrund 
betroffenen und in einen hiervon nicht betroffenen Regelungsgegenstand zu, 
kann sich die Rechtsfolge des Verstoßes auf eine bloße Teilnichtigkeit des Ver-
trages beschränken. Dies wird gerade beim Erschließungsvertrag häufig der Fall 
sein. So wird etwa eine Vereinbarung, mit der sich ein Erschließungsunterneh-
mer zur Übernahme auch der durch die Bedürfnisse eines anderen Baugebiets 
verursachten Mehrkosten verpflichtet, im Zweifel wegen eines Verstoßes gegen 
das Gebot der Angemessenheit nach § 124 Abs. 3 S. 1 BauGB lediglich zu einer 
Teilnichtigkeit der einzelnen Bestimmungen führen, verbunden mit einer entspre-
chenden Anpassung des im übrigen fortgeltenden Erschließungsvertrages. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 145 f. 

Die Rückabwicklung bereits vollzogener Erschließungsverträge ist bei der Rück-
abwicklung schon vollzogener städtebaulicher Verträge mitbehandelt worden. 
Daher kann auf die dortigen Ausführungen verwiesen werden. 

9. Erschließungsvertrag und Erschließungspflicht 

Die Gemeinde ist aber nach § 124 Abs. 3 S. 2 BauGB verpflichtet, die Erschlie-
ßung selbst durchzuführen, wenn sie einen qualifizierten Bebauungsplan erlas-
sen hat und das zumutbare Angebot eines Dritten ablehnt, die im Bebauungsplan 
vorgesehene Erschließung vorzunehmen. Sind die vorgenannten Voraussetzun-
gen erfüllt, gewährt § 124 Abs. 3 S. 2 BauGB als Ausnahmevorschrift gegenüber 
§ 123 Abs. 3 BauGB einen individuellen Rechtsanspruch auf Abschluß eines 
Erschließungsvertrages bzw. auf Durchführung der Erschließung durch die 
Gemeinde.  

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 153. 
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Ein Anspruch auf Erschließung nach § 124 Abs. 3 S. 2 BauGB kann ausschließ-
lich im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans gegeben sein, 
nicht aber in Bereichen einfacher Bebauungspläne nach § 30 Abs. 2 BauGB, des 
unbeplanten Innenbereichs nach § 34 BauGB oder des Außenbereichs nach 
§ 35 BauGB. Unterbreitet ein Dritter der Gemeinde z.B. ein Erschließungsange-
bot im nicht beplanten Innenbereich nach § 34 BauGB, so ist sie in ihrer Ent-
scheidung frei, das Angebot anzunehmen oder abzulehnen.  

Vgl. Vogel, in: Brügelmann, BauGB, § 123 
Rdnr. 22; so bereits BVerwG, B. v. 07.01.1977 - IV 
B 202.76 -, Buchholz 406.11, § 34 Nr. 59, S. 23, 
25. 

Das Angebot des Dritten muß ferner darauf gerichtet sein, die im Bebauungsplan 
„vorgesehene“ Erschließung vorzunehmen. Der unscharfe Begriff der im Be-
bauungsplan „vorgesehenen“ Erschließung ist weit auszulegen und umfaßt sämt-
liche zur Sicherung der Erschließung nach §§ 30 ff. BauGB notwendige Erschlie-
ßungsanlagen. Zu der vorgesehenen Erschließung i.S.d. § 124 Abs. 3 S. 2 
BauGB gehören danach neben den im Bebauungsplan festgesetzten Erschlie-
ßungsanlagen (z.B. Straßen oder öffentliche Grünflächen) ebenso die leitungs-
gebundenen Erschließungseinrichtungen der Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung, auch wenn diese in dem Bebauungsplan nicht festgesetzt sind. Im 
übrigen gehört zu einem „zumutbaren Angebot“ i.S.d. § 124 Abs. 3 S. 2 BauGB, 
daß es die gesamte notwendige Erschließung umfaßt.  

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 154 ff.; Vogel, in: Brügelmann, BauGB, § 124 
Rdnr. 36. 

Die Zumutbarkeit des Erschließungsangebots hängt immer von den jeweiligen 
Umständen des Einzelfalls ab. Zwar genügt es für ein zumutbares Erschlie-
ßungsangebot nicht, daß der Bauinteressent lediglich seine Bereitschaft erklärt, 
in Verhandlungen über den Abschluß eines Erschließungsvertrages einzutreten. 
Auch wenn sich die Gemeinde von vornherein abweisend verhält, muß das An-
gebot so konkret sein, daß es auf seine Eignung überprüft werden kann, eine 
gesicherte Erschließung zu gewährleisten. Welchen Substantiierungsanforde-
rungen das Angebot genügen muß, hängt aber auch davon ab, wie kooperati-
onsbereit die Gemeinde ist. Verhält sie sich von vornherein ablehnend oder pas-
siv, sind die Anforderungen an die Substantiierung des Angebots geringer. 
Kommt die Zumutbarkeit des Angebots danach auch nur in Betracht, obliegt es 
der Gemeinde nach Treu und Glauben, an der Klarstellung der Rechtslage mit-
zuwirken, also über das Angebot in einer Weise zu verhandeln, die eine Beurtei-
lung seiner Zumutbarkeit und Unzumutbarkeit ermöglicht. Verweigert sich die 
Gemeinde, so muß sie sich dies zurechnen lassen. 
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Vgl. BVerwG, B. v. 13.02.2002 - 4 B 88/01 -, UPR 
2002, S. 274; BVerwG, U. v. 22.01.1993 - 8 C 
46.91 -, BVerwGE 92, S. 8, 24. 

Die Gemeinde darf sich deshalb einem Angebot nicht kategorisch verweigern 
und muß einem Dritten, der ein hinreichend substantiiertes Angebot macht, die 
Gründe darlegen, aus denen sie die Annahme des Angebots für unzumutbar hält. 
Nach Driehaus gehört hierzu u.U. auch die Vorlage eines Vertragsentwurfs, den 
die Gemeinde bereits in anderen Fällen verwandt hat und zu dessen Bedingun-
gen sie auch in diesem Fall abschließen würde. 

Vgl. Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträ-
ge, 6. Aufl. 2001, § 5 Rdnr. 41. 

In technischer Hinsicht ist ein Erschließungsangebot für die Gemeinde zumut-
bar, wenn es den anerkannten Regeln der Technik sowie den ortsüblichen Aus-
baustandards entspricht. In flächenmäßiger Hinsicht darf sich das Angebot nicht 
auf die grundstücksbezogene Erschließung i.S.v. § 30 Abs. 1 BauGB beschrän-
ken, sondern muß grundsätzlich das gesamte Bebauungsplangebiet umfassen. 
Für ein Teilgebiet des Bebauungsplans kann ein Angebot zumutbar sein, wenn 
das restliche Gebiet von der Gemeinde ohne zeitliche Bindung später erschlos-
sen und beitragsmäßig abgerechnet werden kann. Dies ist jedenfalls dann der 
Fall, wenn das Restgebiet ausschließlich aus selbständig abrechenbaren bei-
tragsfähigen Erschließungsanlagen besteht. 

Vgl. Vogel, in: Brügelmann, BauGB, § 124 
Rdnr. 36; zu der hiermit verbundenen Schnittstel-
lenproblematik vgl. OVG Münster, U. v. 24.11.1998 
- 3 A 706/91 -, NWVBl. 1999, S. 262: Eine von der 
Gemeinde herzustellende Reststrecke könne ab-
weichend von der grundsätzlich gebotenen natürli-
chen Betrachtungsweise aus Rechtsgründen (weil 
nur diese Reststrecke dem Rechtsregime des Er-
schließungsbeitragsrechts unterworfen sei) eine 
rechtlich selbständige Erschließungsanlage sein, 
ohne daß hierfür eine gesonderte Abschnittsbil-
dung erforderlich sei; ähnlich OVG Lüneburg, U. v. 
27.04.2000 - 9 M 4297/99 - zur getrennten Ab-
rechnung der Teilstrecke einer Anbaustraße; vgl. 
hierzu auch Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 
2002, S. 155. 

In wirtschaftlicher Hinsicht ist die Zumutbarkeit eines Erschließungsangebots 
stets gegeben, wenn der Dritte bereit ist, die für das Erschließungsgebiet entste-
henden Erschließungskosten in vollem Umfang zu übernehmen, so daß die Ge-
meinde damit „nichts zu tun“ hat. 

Vgl. OVG Münster, U. v. 24.11.1998 - 3 A 706/91 -, 
NWVBl. 1999, S. 262. 
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Befinden sich Fremdanliegergrundstücke in dem Erschließungsgebiet, ist ein 
Angebot der Gemeinden nur zumutbar, wenn sich der Erschließungsträger ver-
pflichtet, auch die auf diese Grundstücke entfallenden Erschließungskosten zu 
übernehmen und auf deren Erstattung zu verzichten. 

Vgl. Vogel, in: Brügelmann, BauGB, § 124 
Rdnr. 37. 

Gleichwohl bleibt offen, wo für die Gemeinde die Zumutbarkeitsgrenze nach un-
ten liegt. Beitragskonforme Angebote, also Angebote, nach denen die Gemeinde 
die Kosten übernehmen soll, die sie bei Durchführung der Erschließung in eige-
ner Regie ohnehin tragen müßte, sind jedenfalls nicht schlechthin unzumutbar. 

Vgl. hierzu im einzelnen Driehaus, Erschließungs- 
und Ausbaubeiträge, 6. Aufl. 2001, § 5 Rdnr. 44. 

Daneben gehören zur Zumutbarkeit des Angebots die persönlich, fachliche 
und finanzielle Zuverlässigkeit des Erschließungsträgers. Der Anbieter muß 
von seiner Unternehmensstruktur und den personellen sowie sachlichen Kapazi-
täten gemessen an der Erschließungsaufgabe die Gewähr dafür bieten, daß er 
die Erschließung sach- und plangemäß durchführt. Ein wichtiges Kriterium hierfür 
ist die wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit der vom Anbieter vorge-
sehenen Ingenieure und bauausführenden Firmen.  

Vgl. Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträ-
ge, 6. Aufl. 2001, § 5 Rdnr. 42. 

Die finanzielle Zuverlässigkeit des Erschließungsträgers setzt voraus, daß dieser 
eine selbstschuldnerische Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe der geschätzten 
Kosten der Erschließung sowie eine Gewährleistungsbürgschaft beibringt. 

Vgl. Vogel, in: Brügelmann, BauGB, § 124 
Rdnr. 40. 

Schließlich muß auch die vorgesehene inhaltliche Ausgestaltung des angebote-
nen Erschließungsvertrages zumutbar sein. 

Vgl. OVG Münster, U. v. 29.04.1998 - 3 A 4191/93 
-, NWVBl. 1999, S. 32: Unzumutbarkeit des Ange-
bots wegen Nichtsicherstellung des rechtzeitigen 
Straßenlanderwerbs durch die Gemeinde. 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, gelten zusätzlich keine weiteren zeitlichen 
Anforderungen. Insbesondere kann die Gemeinde den Erschließungsträger nicht 
auf eine „Wartezeit“ verweisen.  

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 157; modifizierend Driehaus, Erschließungs- 
und Ausbaubeiträge, 6. Aufl. 2001, § 5 Rdnr. 43, 
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der der Gemeinde insoweit einen gewissen Gestal-
tungsspielraum einräumt. 

Der Gemeinde bleibt es allerdings unbenommen, aus Anlaß eines zumutbaren 
Erschließungsangebots einen Aufstellungsbeschluß zur Änderung des Bebau-
ungsplans zu fassen und eine entsprechende Veränderungssperre zu erlassen. 
In diesem Fall ist die Gemeinde nicht verpflichtet, das ansonsten zumutbare An-
gebot eines Erschließungsträgers anzunehmen. 

Vgl. Vogel, in: Brügelmann, BauGB, § 124 
Rdnr. 38; Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 
2002, S. 156 f. 

Kann ein Baugebiet erst nach einer noch nicht durchgeführten Umlegung er-
schlossen werden, spricht vieles dafür, daß die Gemeinde die Erschließung nicht 
ablehnen kann, wenn der Dritte neben einem zumutbaren Angebot auf Abschluß 
eines Erschließungsvertrages den Abschluß eines städtebaulichen Vertrages 
über eine freiwillige Umlegung zu angemessenen Bedingungen anbietet. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 157; Vogel, in: Brügelmann, BauGB, § 124 
Rdnr. 39. 

10. Kostenweitergabe an die Grundstückseigentümer 

§ 124 BauGB regelt nur das Verhältnis zwischen Gemeinde und Erschließungs-
träger. Die Frage, ob und in welcher Höhe der Erschließungsträger die Erschlie-
ßungskosten an die Eigentümer der zu erschließenden Grundstücke im Erschlie-
ßungsgebiet oder an Erwerber von ihm gehörenden Grundstücken weitergeben 
kann, ist rein privatrechtlicher Natur. 

Vgl. Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträ-
ge, 6. Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 53; Birk, Städtebauli-
che Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 147. 

Die privatrechtliche Zuordnung der Kostenweitergabe an die Grundstückseigen-
tümer folgt daraus, daß die Gemeinde dem Erschließungsträger in dem Erschlie-
ßungsvertrag keine Hoheitsrechte übertragen kann und damit auch nicht das 
Recht, die Eigentümer zu Beiträgen heranzuziehen. 

Ist der Erschließungsträger Eigentümer sämtlicher im Erschließungsgebiet gele-
genen Grundstücke, kann er die ihm entstandenen Erschließungskosten über 
den Kaufpreis offen oder verdeckt auf seine Käufer abwälzen. Wird ein Erschlie-
ßungsträger als reiner Dienstleister ohne eigenwirtschaftliche Grundstücksinter-
essen tätig (sog. grundbesitzloser Erschließungsträger), kann er die entstande-
nen Erschließungskosten einschließlich seines Trägerhonorars anteilig an die 
Eigentümer der hierdurch erschlossenen Grundstücke weitergeben, soweit diese 
mit ihm entsprechende Kostenerstattungsvereinbarungen abgeschlossen haben. 
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Werden auch Grundstücke von Eigentümern erschlossen, die nicht bereit sind, 
sich gegenüber dem Erschließungsträger zur Zahlung eines Erschließungsko-
stenanteils zu verpflichten, stellt sich die sogenannte Fremdanliegerproblematik, 
auf die gesondert eingegangen wird. 

Die Gestaltung der zivilrechtlichen Vereinbarungen über die Kostenweiter-
gabe an die Erwerber bzw. an die (anderen) Grundstückseigentümer unter-
liegt im Rahmen der Vertragsfreiheit grundsätzlich keinen öffentlich-rechtlichen 
Schranken. Erschließungsträger und Grundstückseigentümer können frei ent-
scheiden, wie sie die Kosten untereinander verteilen. An die Verteilungsmaßstä-
be der gemeindlichen Erschließungsbeitragssatzung oder an die Maßstäbe des 
§ 131 Abs. 2 BauGB sind sie nicht gebunden. 

Vgl. Vogel, in: Brügelmann, BauGB, § 124 
Rdnr. 56; Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 
2002, S. 148. 

Verteilungsfähig sind sämtliche Erschließungskosten, zu deren Übernahme sich 
der Erschließungsträger gegenüber der Gemeinde in dem Erschließungsvertrag 
verpflichten kann. Hinzu kommt das vereinbarte Trägerhonorar.  

Umstritten ist allerdings, ob der Erschließungsträger auch solche Erschließungs-
kosten an die Eigentümer weitergeben kann, zu deren Tragung er sich gegen-
über der Gemeinde verpflichtet hat, obwohl sie den Rahmen der Angemessen-
heit oder des sachlichen Zusammenhangs i.S.d. § 124 Abs. 3 S. 1 BauGB über-
schreiten. Hierzu hat die Rechtsprechung die Auffassung vertreten, ein Grund-
stückseigentümer könne gegen einen Zahlungsanspruch des Erschließungsträ-
gers einwenden, er brauche die Kosten nicht zu tragen, soweit die Gemeinde 
nicht berechtigt gewesen sei, den Erschließungsträger zu einer Kostenübernah-
me zu verpflichten. 

Vgl. BVerwG, U. v. 19.10.1984 - 8 C 52.83 -, NJW 
1985, S. 642. 

Um zu verhindern, daß der Anspruch des Erschließungsträgers gegen die ein-
zelnen Grundstückseigentümer auf Zahlung ihres jeweiligen Erschließungsko-
stenanteils mit der Wirksamkeit des Erschließungsvertrages steht und fällt, wurde 
in der Praxis zwischen Erschließungsträger und den einzelnen Grundstücksei-
gentümern früher häufig anstelle einer bloßen Kostenerstattungsvereinbarung ein 
Geschäftsbesorgungs- oder Werkvertrag abgeschlossen. Auf diese Weise 
wurde zwischen Erschließungsträger und den einzelnen Grundstückseigentü-
mern jeweils ein gesondertes Leistungsaustauschverhältnis begründet. Der 
Nachteil dieser Konstruktion liegt darin, daß der Erschließungsträger mit den 
Grundstückseigentümern nach dem BMF-Schreiben vom 31.05.2002 nur mit ge-
sondertem Ausweis der Umsatzsteuer abrechnen kann. Daher wird sie in der 
Praxis seitdem nicht mehr angewandt. 
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Auch bei Abschluß einer bloßen Kostenerstattungsvereinbarung mit den einzel-
nen Eigentümern hat der Erschließungsträger aber grundsätzlich die Möglichkeit, 
die Anwendbarkeit des § 124 Abs. 3 S. 1 BauGB ausdrücklich auszuschließen.  

Vgl. Vogel, in: Brügelmann, BauGB, § 124 
Rdnr. 56; Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 
2002, S. 148; vgl. auch Spannowsky, Grenzen des 
Verwaltungshandelns durch Verträge und Abspra-
chen, 1994, S. 361, der § 124 Abs. 3 S. 1 BauGB 
nicht für eine Rechtsnorm hält, die zumindest auch 
dem Schutz Dritter dient. 

11. Fremdanlieger 

Durch die nach dem Erschließungsvertrag herzustellenden Erschließungsanla-
gen werden häufig auch Grundstücke erschlossen, die nicht im Eigentum des 
Erschließungsträgers stehen (sog. Fremdanliegergrundstücke). Gelingt es dem 
Erschließungsträger, mit den Eigentümern dieser Grundstücke zivilrechtliche 
Vereinbarungen über eine anteilige Kostentragung abzuschließen, gibt es weder 
rechtliche noch wirtschaftliche Probleme.  

Die Fremdanliegerproblematik entsteht aber dann, wenn derartige freiwillige 
Kostenregelungen – aus welchen Gründen auch immer – scheitern. 

Vgl. Dombert, BauR 1999, S. 588, 589; zur Pro-
blematik eines „nachträglichen“ Fremdanliegers 
vgl. BVerwG, U. v. 16.05.2000 - 4 C 4.99 -, NVwZ 
2000, S. 1285. 

Ansprüche des Erschließungsträgers gegen den Fremdanlieger auf einen anteili-
gen Ersatz der Erschließungskosten bestehen weder aus Geschäftsführung ohne 
Auftrag noch aus ungerechtfertigter Bereicherung. 

Vgl. BGH, U. v. 08.11.1973 - VII ZR 246/72 -, NJW 
1974, S. 96; OVG Saarland, U. v. 07.11.1988 - 1 R 
322/87 -, DÖV 1989, S. 861; BVerwG, U. v. 
22.03.1996 - 8 C 17.94 -, NVwZ 1996, S. 794, 795. 

Fehlt in dem Erschließungsvertrag eine sogenannte Fremdanliegerklausel, kann 
die Gemeinde die Fremdanlieger nicht zu Erschließungsbeiträgen heranziehen, 
da ihr kein anderweitig nicht gedeckter Aufwand i.S.v. § 129 Abs. 1 S. 1 BauGB 
entstanden ist. Die Gemeinde ist auch nicht ermächtigt, dem Erschließungsträger 
abweichend von den Regelungen des Erschließungsvertrages den auf die 
Fremdanlieger entfallenden Kostenanteil nachträglich zu erstatten. Dies ergibt 
sich daraus, daß nach vollständiger Erfüllung des Erschließungsvertrages durch 
den Erschließungsunternehmer endgültig feststeht, daß ihr kein beitragsfähiger 
Aufwand entstanden ist. 
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Vgl. BVerwG, U. v. 18.09.1981 - 8 C 21.81 -, DVBl. 
1982, S. 79; Quaas, BauR 1999, S. 1113, 1122; 
Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, 6. 
Aufl. 2001, § 6 Rdnr. 55. 

Für die Fremdanliegerproblematik gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten: 

• Der rechnerisch auf die Fremdanliegergrundstücke entfallende Erschlie-
ßungskostenanteil wird von dem Erschließungsträger, den anderen Grund-
stückseigentümern im Erschließungsgebiet oder der Gemeinde übernommen 
oder 

• zwischen Gemeinde und Erschließungsträger wird eine Vertragsgestaltung 
gewählt, die geeignet ist, einen beitragsfähigen Erschließungsaufwand der 
Gemeinde zu begründen, um ihr dadurch die Möglichkeit zu eröffnen, den 
Fremdanlieger durch eine Veranlagung zu einem Erschließungsbeitrag an 
den für die Erschließung entstehenden Kosten zu beteiligen (sog. Fremdan-
liegerklausel). 

KAG-Beiträge kann die Gemeinde dagegen von den Eigentümern der Fremdan-
liegergrundstücke in beiden Fällen erheben, obwohl ihr für die Teile der Wasser-
versorgungs- und Abwassereinrichtungen im Erschließungsgebiet kein anderwei-
tig nicht gedeckter Aufwand entstanden ist. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 158 f. 

Ob die Übernahme der rechnerisch auf die Fremdanliegergrundstücke ent-
fallenden Erschließungskosten durch den Erschließungsträger oder die 
anderen Grundstückseigentümer im Erschließungsgebiet die Grenze der An-
gemessenheit oder des sachlichen Zusammenhangs i.S.v. § 124 Abs. 3 S. 1 
BauGB überschreitet, ist in erster Linie eine Frage der Höhe des jeweiligen Er-
schließungsvorteils. Je größer die Zahl der Fremdanliegergrundstücke im Er-
schließungsgebiet ist, desto höher muß der Erschließungsvorteil desjenigen zu 
veranschlagen sein, der bereit ist, die Erschließungskostenanteile der Fremdan-
lieger zu tragen. 

Vgl. Döring, NVwZ 1994, S. 853, 854; Reif, BWGZ 
1994, S. 200, 209; einen weiten Angemessen-
heitsbegriff legen offenbar zugrunde OVG Saar-
land, U. v. 07.11.1988 - 1 R 322/87 -, DÖV 1989, 
S. 861 sowie Stüer, DVBl. 1995, S. 649, 652. 

Das Gebot der Angemessenheit steht einer vollständigen Kostenübernahme 
durch den Erschließungsträger allerdings dann nicht entgegen, wenn dieser be-
wußt das Risiko eines internen Ausgleichs mit den Fremdanliegern übernimmt. 
Gleiches gilt, wenn die Fremdanliegergrundstücke bereits anderweitig erschlos-
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sen sind und durch die herzustellenden Erschließungsanlagen ausschließlich 
eine Zweiterschließung erhalten. 

Vgl. Döring, NVwZ 1994, S. 853, 854; Birk, Städte-
bauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 159. 
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Abb.: Fremdanlieger 
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Abb.: Fremdanlieger, die eine Zweiterschließung erhalten 
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Die unbefriedigende Folge dieses Modells, das die Fremdanlieger quasi als 
„Trittbrettfahrer“ kostenlos einen Erschließungsvorteil erhalten, läßt sich durch 
eine Fremdanliegerklausel vermeiden. Diese beruht auf folgender Vertragskon-
struktion: Der Erschließungsträger schließt im Rahmen des Erschließungsvertra-
ges mit der Gemeinde einen gesonderten Werkvertrag für die rechtlich selbstän-
dige Erschließungsanlage ab, durch die die Fremdanlieger erschlossen werden. 
Bereits mit Abschluß des Werkvertrages entsteht der Gemeinde ein beitragsfähi-
ger Erschließungsaufwand, auch wenn dieser erst aktualisiert wird, wenn der 
Erschließungsträger der Gemeinde den Werklohn in Rechnung stellt. 

Vgl. BVerwG, U. v. 22.03.1996 - 8 C 17.94 -, 
NVwZ 1996, S. 794. 

Diese Vertragskonstruktion ermöglicht es der Gemeinde, den beitragsfähigen 
Erschließungsaufwand beitragsrechtlich korrekt nach § 131 Abs. 1 S. 1 BauGB 
auf alle durch die von der hergestellten Erschließungsanlage erschlossenen 
Grundstücke zu verteilen und vor allem die Eigentümer der Fremdanlieger-
grundstücke wie bei einer Erschließung in ihrer eigenen Regie zu einem Er-
schließungsbeitrag in gesetzlich maximal zulässiger Höhe heranzuziehen. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 159; Langenfeld, BWNotZ 1997, S. 73, 76; 
BVerwG, U. v. 22.03.1996 - 8 C 17.14 -, NVwZ 
1996, S. 794. 

Dieses Ergebnis ließe sich nicht erreichen, wenn die vertragliche Verpflichtung 
der Gemeinde auf die Erstattung ausschließlich der den Grundstücken der 
Fremdanlieger zuzuordnenden Erschließungskosten beschränkt würde. Nach der 
gesetzlichen Verteilungsregelung des § 131 Abs. 1 S. 1 BauGB wäre dieser Be-
trag nämlich auf alle von der hergestellten Anlage erschlossenen Grundstücke zu 
verteilen. Dies hätte zur Folge, daß den Fremdanliegern nur ein Bruchteil dieser 
Kosten auferlegt werden könnte. 

Vgl. BVerwG, U. v. 22.03.1996 - C 17.94 -, NVwZ 
1996, S. 794. 

Im Rahmen des Erschließungsvertrages werden zweckmäßigerweise zugleich 
Einzelheiten über die Abwicklung der dem Erschließungsträger gegen die 
Gemeinde zustehenden Werklohnforderung geregelt. Hierzu kann vereinbart 
werden, daß der Erschließungsbeitrag für die erschlossenen Grundstücke des 
Erschließungsträgers nach § 133 Abs. 3 S. 5 BauGB abgelöst und der Ablö-
sungsbetrag auf die im übrigen bestehende Werklohnforderung angerechnet 
wird. 

Vgl. BVerwG, U. v. 22.03.1996 - 8 C 17.94 -, 
NVwZ 1996, S. 794. 
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Hinsichtlich der restlichen Werklohnforderung des Erschließungsträgers gegen 
die Gemeinde kann vereinbart werden, daß die Fälligkeit eintritt, nachdem die 
Fremdanlieger ihre Erschließungsbeiträge gezahlt haben. 

Vgl. BVerwG, U. v. 22.03.1996 - C 17.94 -, NVwZ 
1996, S. 794. 

Das gleiche Ergebnis läßt sich auch über den Abschluß eines Vorfinanzierungs-
vertrages anstelle eines Werkvertrages erreichen. 

Vgl. Quaas, BauR 1999, S. 1113, 1122; Rodrega, 
NVwZ 1997, S. 633; Dombert, BauR 1999, S. 588, 
592. 

Die genannte Konstruktion führt dazu, daß der von der Gemeinde zu zahlende 
Werklohn den gesamten beitragsfähigen Erschließungsaufwand umfaßt, obwohl 
sie diesen Aufwand nach den Vorschriften des Erschließungsbeitragsrechts nur 
in Höhe des umlagefähigen Erschließungsaufwands auf Erschließungsträger und 
Fremdanlieger abwälzen kann. Das bedeutet: Der Gemeindeanteil in Höhe von 
10 % des beitragsfähigen Aufwands verbleibt nach § 129 Abs. 1 S. 3 BauGB bei 
ihr. 

Im Hinblick auf die Regelung des § 124 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BauGB bestehen 
aber keine Bedenken, daß sich der Erschließungsträger in einer weiteren, von 
der Kostenvereinbarung getrennten Abrede im Rahmen des Erschließungsver-
trages verpflichtet, den nach einer erschließungsbeitragsrechtlichen Abrechnung 
bei der Gemeinde verbleibenden Anteil zu übernehmen. 

Vgl. Quaas, BauR 1999, S. 1113, 1123; Driehaus, 
Erschließungs- und Ausbaubeiträge, 6. Aufl. 2001, 
§ 6 Rdnr. 29; anderer Ansicht Rodrega, NVwZ 
1997, S. 633, 635. 

Die beschriebene Vertragskonstruktion und deren Abwicklung erfordert allerdings 
einen hohen Verwaltungsaufwand. Quaas weist zu Recht darauf hin, daß die 
Gemeinde zur Ermittlung der auf die Fremdanliegergrundstücke entfallenden 
Beiträge wie bei einer von ihr selbst durchgeführten Erschließung eine umfas-
sende Beitragserhebung anstellen muß. Hierzu gehört die Ermittlung der bei-
tragsfähigen Aufwendungen und der gesamten Verteilungsfläche einschließlich 
der Grundstücke des Erschließungsträgers und ihrer eigenen. 

Vgl. Quaas, BauR 1999, S. 1113, 1122 f. 

Aufgrund des hohen Verwaltungsaufwands dieser Konstruktion wird in der Praxis 
die erste Lösungsmöglichkeit einer Kostenübernahme durch den Erschließungs-
träger oder die anderen Eigentümer nicht selten als geringeres Übel angesehen, 
vor allem wenn es sich nur um einzelne, kleine Fremdanliegergrundstücke han-
delt.  
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12. Umsatzsteuerrechtliche Optimierung 

Zur Vermeidung der doppelten Umsatzsteuer bei Erschließungsverträgen mit 
einem sogenannten „grundbesitzlosen Erschließungsträger“ kommen nach dem 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 31.05.2002 (IV B 7 S 
7100-167/02) folgende zwei Modelle in Betracht: 

• Im sogenannten „Doppelverpflichtungsmodell“ als neue Form des öffent-
lich-rechtlichen Erschließungsvertrages nach § 124 BauGB verpflichtet sich 
der Erschließungsträger gegenüber der Gemeinde zur Herstellung und Über-
tragung der Erschließungsanlagen (Verpflichtung 1). Daneben verpflichten 
sich die Grundstückseigentümer gegenüber der Gemeinde zur Übernahme 
der durch die Erschließung entstehenden Kosten (Verpflichtung 2). 

Zivilrechtliche Leistungsvereinbarungen zwischen Erschließungsträger und 
den Grundstückseigentümern bestehen dabei nicht. Zur Erfüllung des Vergü-
tungsanspruchs des Erschließungsträgers tritt die Gemeinde die ihr aus der 
Verpflichtung 2 bestehenden Kostenerstattungsansprüche gegen die Grund-
stückseigentümer an den Erschließungsträger ab. Dieser macht seine daraus 
erwachsenden Vergütungsansprüche durch Abrechnung mit den Grund-
stückseigentümern (ohne gesonderten Ausweis der Umsatzsteuer) geltend. 

• Bei dem sogenannten „Kostentragungsmodell“ verpflichtet sich der Er-
schließungsträger nach § 124 BauGB gegenüber der Gemeinde ebenfalls zur 
Herstellung und Übertragung der Erschließungsanlagen. Daneben verpflich-
ten sich die Grundstückseigentümer gegenüber dem Erschließungsträger 
durch privatrechtlichen Vertrag zur anteiligen Übernahme der durch die Er-
schließung entstehenden Kosten. Hierbei handelt es sich um eine einseitige 
Verpflichtung der Grundstückseigentümer. Ein zivilrechtliches Leistungsaus-
tauschverhältnis zwischen Erschließungsträger und Grundstückseigentümer 
wird hierdurch nicht begründet. Daher kann der Erschließungsträger mit den 
Grundstückseigentümern ohne gesonderten Ausweis der Umsatzsteuer ab-
rechnen.  

Vgl. Bundesministerium der Finanzen, Schreiben 
vom 31.05.2002 - IV B 7-S 7100-167/02 -. 

Dagegen rechnet der Erschließungsträger mit den Grundstückseigentümern 
beim sogenannten „Direkttragungsmodell“ mit gesondertem Ausweis der Um-
satzsteuer ab. Da sich der Erschließungsträger bei diesem Modell durch privat-
rechtliche Verträge zusätzlich gegenüber den Grundstückseigentümern zur Er-
schließung verpflichtet, entsteht zwischen Erschließungsträger und Grund-
stückseigentümern - anders als in den beiden vorgenannten Modellen - ein Lei-
stungsaustauschverhältnis. 

Vgl. Bundesministerium der Finanzen, Schreiben 
vom 31.05.2002 - IV B 7-S 7100-167/02 -. 
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V. Der Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen  
Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB 

1. Die „Klammerfunktion“ des Durchführungsvertrages 

Der in § 12 BauGB geregelte vorhabenbezogene Bebauungsplan dient der 
Schaffung des Baurechts für ein konkretes Vorhaben. Der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan gilt als Vorzeigeinstrument einer kooperativen Planung i.S. einer 
„public-private-partnership“. Das Ergebnis eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans ließe ich zwar in der Regel genauso gut durch einen „normalen“ Be-
bauungsplan in Verbindung mit städtebaulichen Verträgen erreichen. Auch unter 
Beschleunigungsaspekten bringt der vorhabenbezogene Bebauungsplan in der 
Regel keinen Zeitvorteil gegenüber der Vorgriffsgenehmigung des § 33 Abs. 2 
BauGB. Außerdem kann die Vollzugsorientierung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans sogar zu zusätzlichen abwägungsrelevanten bzw. verwaltungs-
aufwendigen Problemen führen. Gleichwohl wurde das Institut des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans in das Dauerrecht des § 12 BauGB übernommen. Den 
tragenden Vorteil hierfür sah die Begründung zum Gesetzesentwurf in der aus 
dem Vorhabenbezug folgenden Reduzierung des Abwägungsmaterials (ohne 
Reduzierung der Abwägungsanforderungen) und der vollzugsorientierte Klarstel-
lung der Mitverantwortung des Vorhabenträgers. 

Vgl. BT-Drucks. 13/6392, S. 51; Bericht der Exper-
tenkommission zur Novellierung des BauGB, 1994, 
Rdnrn. 154 bis 156. 

Vor allem aber erlaubt der vorhabenbezogene Bebauungsplan gegenüber dem 
„normalen“ Bebauungsplan eine deutlich präzisere planerische Feinsteuerung, 
da die Gemeinde bei der Festsetzung des Vorhabens nicht strikt an die Bauge-
bietstypen der §§ 2 ff. BauNVO gebunden ist.  

Vgl. Burmeister, VBlBW 2002, S. 245, 251. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist eine „Paketlösung“ aus drei Tei-
len: 

- dem Vorhaben- und Erschließungsplan des Investors, 

- der gemeindlichen Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
und 

- dem zwischen Vorhabenträger und Gemeinde abzuschließenden Durchfüh-
rungsvertrag. 

Das Schrifttum zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan ist umfangreich und kaum noch über-
sehbar; vgl. neben den Standardkommentierungen 
u.a. Busse/Grziwotz, VEP-Der Vorhaben- und Er-



 277
 
 

schließungsplan, 1. Aufl. 1999; Meiß-
ner/Horstkotte, Vertragsgestaltung beim vorha-
benbezogenen Bebauungsplan, RWS-
Vertragsmuster 25, 2000; Schliepkorte, Der Vor-
haben- und Erschließungsplan - Die rechtlichen 
Grundlagen für Praktiker, 3. Aufl. 2001; Uechtritz, 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan - Hinweise 
für die Praxis, in: Tothe/Uechtritz/Wochner (Hrsg.), 
RWS-Forum 19, ImmobilienR 2000, S. 29 ff.; 
Reidt, LKV 2000, S. 417; ders., BauR 1998, 
S. 909; Menke, NVwZ 1998, S. 577; Erbguth, Ver-
wArch. 89 (1998), S. 189; Turiaux, NJW 1999, 
S. 391; Wirth, BauR 1999, S. 130; Dolde/Menke, 
NJW 1999, S. 1070, 1082; Thurow, UPR 2000, 
S. 16; Dolderer, UPR 2001, S. 41; Fischer, DVBl. 
2001, S. 258; Antweiler, BauR 2002, S. 348; Bur-
meister, VBlBW 2002, S. 245.  

Der Durchführungsvertrag bildet gewissermaßen die „Klammer“ zwischen dem 
Vorhaben- und Erschließungsplan und der Satzung über den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist ohne Durchfüh-
rungsvertrag grundsätzlich nichtig, obwohl er anders als der Vorhaben- und Er-
schließungsplan nicht Bestandteil der Satzung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ist. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, NK-U. v. 
14.11.2002 - 5 S 1635/00 -, BauR 2003, S. 504. 

Als Folge der Klammerfunktion des Durchführungsvertrages verlangt dessen 
Legaldefinition in § 12 Abs. 1 BauGB einen bestimmten Mindestinhalt. Fehlt er, 
schlägt dieser Fehler auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplan durch und 
macht ihn nichtig. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 12 Rdnr. 26 m.w.N. 

2. Inhalt des Durchführungsvertrages 

Bei dem Inhalt des Durchführungsvertrages ist zwischen dem gesetzlich verlang-
ten Mindestinhalt und den sonstigen Regelungen zu unterscheiden. Zum Min-
destinhalt eines Durchführungsvertrages gehört zumindest eine Verpflichtung 
des Vorhabenträgers zur Realisierung des Vorhabens innerhalb einer bestimm-
ten Frist sowie zur wenigstens teilweisen Tragung der Kosten für die Planung. 
Verpflichtungen des Vorhabenträgers zur Durchführung der Erschließung inner-
halb einer bestimmten Frist sowie zur vollständigen oder teilweisen Übernahme 
der Erschließungskosten zählen dagegen nur dann zum vorgeschriebenen Min-
destinhalt, wenn Erschließungsmaßnahmen tatsächlich erforderlich sind. 
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Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 12 Rdnrn. 26, 28; vgl. auch OVG Münster, U. v. 
16.10.1997 - 11 a D 116/96.NE, NVwZ-RR 1998, 
S. 632, 633. 

a) Verpflichtung zur Realisierung des Vorhabens innerhalb einer bestimmten 
Frist 

Der Vorhabenträger muß sich in dem Durchführungsvertrag zwingend zur Reali-
sierung des Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist verpflichten. Darin be-
steht der wesentliche Unterschied des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu 
einem „normalen“ Bebauungsplan (auch i.V.m. städtebaulichen Verträgen). 

Vgl. nur Turiaux, NJW 1999, S. 391, 392; Burmei-
ster, VBlBW 2002, S. 245; zu einem Ausnahmefall 
vgl. OVG Koblenz, U. v. 30.08.2001 - 1 C 
11768/00 -, UPR 2002, S. 39: Verzicht auf Fristbe-
stimmung bei bereits verwirklichtem Vorhaben. 

aa) Vorhaben 

Vorhaben i.S.d. § 12 Abs. 1 BauGB können sich auf Neubauvorhaben, Um- oder 
Ausbauten sowie auf Nutzungsänderungen beziehen.  

Vgl. Reidt, BauR 1998, S. 909, 912 f. nach dessen 
Auffassung der Vorhabenbegriff des § 12 Abs. 1 
BauGB weiter ist als derjenige des § 29 i.V.m. § 30 
Abs. 2 BauGB; ebenso OVG Münster, U. v. 
16.10.1997 - 11 a D 116/96 NE -, NVwZ-RR 1998, 
S. 632, 633. 

Wie die Verwendung des Plurals „Vorhaben“ in § 12 Abs. 1 BauGB zeigt, ist der 
Vorhaben- und Erschließungsplan nicht auf ein einzelnes Vorhaben beschränkt. 
Möglich ist ebenso die gemeinsame Errichtung mehrerer Bauvorhaben, z.B. 
mehrerer Wohnhäuser oder einer Tankstelle mit Hotel. 

Vgl. Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/ 
Krautzberger, BauGB, § 12 Rdnrn. 48, 51; Quaas, 
in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, § 12 Rdnr. 20; 
Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 274. 

Auch bei mehreren Vorhaben, für die in einem vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Baurecht geschaffen werden soll, kommt allerdings nur ein Vorhabenträger 
in Betracht, wobei sich mehrere Projektträger z.B. in Form einer Gesellschaft des 
bürgerlichen Rechts zusammenschließen können. 
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Vgl. hierzu im einzelnen Krautzberger, in: 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, 
§ 12 Rdnrn. 56 ff. 

Reine Erschließungsmaßnahmen genügen dagegen für ein Vorhaben i.S.v. § 12 
Abs. 1 BauGB nicht.  

Vgl. nur Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 
1998, § 12 Rdnr. 20; Müller, BauR 1996, S. 491, 
493. 

Vor allem stellt sich die Frage nach dem notwendigen Konkretisierungsgrad 
des Vorhabens i.S.v. § 12 Abs. 1 BauGB. Hierzu ist die konkrete Beschreibung 
des Projekts nach Art und Maß der baulichen Nutzung ausreichend, aber auch 
erforderlich. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, B. v. 25.11.1996 - 
8 S 1151/96 -, NVwZ 1997, S. 699, 700. 

Außerhalb von Art und Maß der baulichen Nutzung kann die Regelungsdichte 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans danach geringer sein als die eines 
qualifizierten Bebauungsplans. Umgekehrt sind die Konkretisierungsanforderun-
gen für Art und Maß der baulichen Nutzung jedoch höher als bei einem „norma-
len“ Bebauungsplan. Dies ergibt sich aus dem erforderlichen konkreten Projekt-
bezug, der voraussetzt, daß die Identität des Vorhabens hinreichend bestimmt 
ist. 

Vgl. OVG Magdeburg, U. v. 29.06.1993 - K 6/92 -, 
LKV 1994, S. 220; OVG Bautzen, U. v. 08.12.1993 
- 1 S 81/93 -, LKV 1995, S. 84. 

Daran fehlt es hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung, wenn in dem vorha-
benbezogenen Bebauungsplan lediglich ein Baugebietstyp im Sinne der §§ 2 ff. 
BauNVO festgesetzt wird.  

Vgl. Uechtritz, Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan - Hinweise für die Praxis, in: To-
the/Uechtritz/Wochner (Hrsg.), RWS-Forum 19, 
ImmobilienR 2000, S. 29, 37; Reidt, LKV 2000, 
S. 417, 418; Busse/Grziwotz, VEP-Der Vorhaben- 
und Erschließungsplan, Rdnr. 377; ähnlich auch 
OVG Münster, U. v. 16.10.1997 - 11 a D 
116/96.NE -, NVwZ-RR 1998, S. 632, wonach die 
Festsetzungen  eines   Baugebiets  nach  der  
BauNVO „in der Regel“ nicht ausreichend sind; 
anderer Ansicht Birk, NVwZ 1995, S. 625, 630. 

Das bedeutet allerdings nicht, daß die Beschreibung des Vorhabens den Konkre-
tisierungsgrad eines Baugesuchs erreichen muß. 



 280
 
 

Vgl. Uechtritz, Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan - Hinweise für die Praxis, in: To-
the/Uechtritz/Wochner (Hrsg.) RWS-Forum 19, 
ImmobilienR 2000, S. 29, 38. 

In geringem Umfang können in das Vorhaben auch einzelne Angebots- und Vor-
ratselemente aufgenommen werden, um eine gewisse Flexibilität bei seiner Ver-
wirklichung zu ermöglichen. Außerdem braucht die Durchführungsverpflichtung 
nicht in vollem Umfang vollstreckungsfähig zu sein, da das Vorhaben sonst un-
verhältnismäßig genau konkretisiert werden müßte.  

Vgl. Bericht der Expertenkommission zur Novellie-
rung des BauGB, 1995, Rdnr. 162. 

Die Frage nach dem notwendigen Konkretisierungsgrad des Vorhabens hinsicht-
lich der Art der baulichen Nutzung stellt sich insbesondere bei Errichtung eines 
Einkaufszentrums. Ein solches Vorhaben kann auch durch die Verwendung von 
Rahmenvorgaben hinreichend konkretisiert werden. Zu den erforderlichen 
Rahmenvorgaben eines Einkaufszentrums gehören vor allem die Angabe der 
zulässigen Gesamtverkaufsfläche, eine Positiv- oder Negativliste über die insge-
samt zulässigen Sortimente sowie die Festlegung, in welchem Umfang Randsor-
timente zulässig sind. Innerhalb des so gesteckten Rahmens ist der konkrete 
„Nutzungsmix“ von Büro-, Geschäfts- und Einzelhandelsnutzung einer Flexibilität 
zugänglich. Das gleiche gilt für die einzelnen Sortimente im Rahmen der festge-
legten zulässigen Einzelhandelsnutzung. Es ist deshalb nicht erforderlich, die 
zulässige Nutzung in den einzelnen vorgesehenen Ladeneinheiten jeweils aus-
schließlich auf eine Branche zu beschränken (z.B Shop 1 Schuhmarkt, Shop 2 
Sportartikel, Shop 3 Bäckerei, Shop 4 Tabakwaren etc.). 

Vgl. Burmeister, VBlBW 2002, S. 245, 247. 

Anderenfalls wäre in der Regel spätestens nach dem ersten Mieterwechsel eine 
Änderung der Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und des 
Durchführungsvertrages erforderlich. Ferner wird die Vorhabenträger die Laden-
flächen häufig erst nach Abschluß des Durchführungsvertrages vermieten. Gera-
de bei umfangreichen und komplexen Vorhaben mit einer langen Projektlaufzeit 
muß er in der Lage sein, die Nutzungen einer geänderten Nachfrage und ent-
sprechenden Änderungswünschen der künftigen Betreiber anzupassen. 

Außerdem muß das Maß der baulichen Nutzung für das Vorhaben festgelegt 
werden.  

Vgl. BVerwG, U. v. 06.06.2002 - 4 CN 4.01 -, 
BauR 2002, S. 1655: keine strikte Bindung an § 17 
BauNVO. 

Der Umfang der Durchführungsverpflichtung kann hinreichend konkret bestimmt 
sein, wenn hierzu Höchst- und Mindestmaße i.S.v. § 16 Abs. 4 BauNVO festge-
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setzt werden. Das dürfte in der Regel der Fall sein, wenn bestimmt wird, daß die 
Geschoßflächenzahl (GFZ) des Vorhabens zwischen 0,6 und 0,8 liegen muß. Je 
größer die zulässige „Spannbreite“ festgelegt wird, desto eher besteht die Ge-
fahr, daß das Vorhaben nicht mehr den erforderlichen Konkretisierungsgrad er-
reicht. 

Vgl. Busse/Grziwotz, VEP-Der Vorhaben- und Er-
schließungsplan, Rdnr. 150. 

Die Durchführungsverpflichtung des § 12 Abs. 1 BauGB bezieht sich auf das ge-
samte Vorhaben. Sie darf sich nicht lediglich auf einen Teil des Vorhabens be-
schränken. 

Vgl. OVG Bautzen, U. v. 8.12.1993 - 1 S 81/93 -, 
LKV 1995, S. 84; Busse/Grziwotz, VEP-Der Vor-
haben- und Erschließungsplan, Rdnr. 93, 156.  

Die Verpflichtung zur Realisierung des gesamten Vorhabens bzw. der gesamten 
Vorhaben kann nicht dadurch umgangen werden, daß einzelne Vorhaben oder 
wesentliche Teile eines Vorhabens aus dem Vorhaben- und Erschließungsplan 
ausgelagert und im vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 12 Abs. 4 
BauGB als (Bau-)Flächen im Sinne einer reinen Angebotsplanung festgesetzt 
werden. § 12 Abs. 4 BauGB ermöglicht zwar die Festsetzung einzelner Erweite-
rungs- oder Reservebauflächen. Ihr Umfang muß jedoch deutlich kleiner sein, als 
der des zu realisierenden Vorhabens. 

Vgl. Reidt, BauR 1998, S. 909, 911; Quaas, in: 
Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, § 12 Rdnr. 55; 
Burmeister, VBlBW 2002, S. 245, 248. 

Die Durchführungsverpflichtung muß sich nur auf die Errichtung des Vorhabens 
beziehen. Das Vorhaben ist „durchgeführt“, wenn es baulich realisiert ist. Eine 
Nutzungs- oder Betriebspflicht braucht deshalb nicht vereinbart zu werden. 

Vgl. Busse/Grziwotz, VEP-Der Vorhaben- und Er-
schließungsplan, Rdnr. 154, 270; VGH Baden-
Württemberg, B. v. 11.11.1996 - 5 S 2595/96 -, 
BauR 1997, S. 271; vgl. auch OVG Münster, U. v. 
06.04.2001 - 7 a D 143/00 NE -: die Verpflichtung, 
innerhalb einer bestimmten Frist einen Bauantrag 
zu stellen, genügt nicht als Durchführungsver-
pflichtung. 
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Abb.: Konkretisierungsgrad des Vorhabens 
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bb) Realisierungsfrist 

Darüber hinaus muß in dem Durchführungsvertrag nach § 12 Abs. 1 S. 1 BauGB 
eine bestimmte Frist für die Durchführung des Vorhabens vereinbart werden. Das 
Fristende muß nicht datumsmäßig bestimmt sein, die Bestimmbarkeit genügt 
(z.B. drei Jahre nach Bestandskraft der Baugenehmigung).  

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 12, Rdnr. 27 m.w.N. 

Die Realisierungsfrist kann für einzelne, genau zu bestimmende Bauabschnitte 
gestaffelt festgelegt werden. Die maximale Dauer der Durchführungsfrist ist ge-
setzlich nicht vorgegeben. Bei der Bemessung der Frist zu berücksichtigen sind 
Umfang und Komplexität des Projekts, die voraussichtlich benötigte Zeit bis zur 
Erteilung der Baugenehmigung, zur Entscheidung über die Finanzierung des 
Vorhabens und zum Abschluß von Verträgen mit künftigen Erwerbern oder Be-
treibern sowie die geschätzte Dauer der Bauzeit unter Einbeziehung möglicher 
witterungsbedingter und sonstiger Verzögerung. Hierfür kann ein ausreichender 
Sicherheitszuschlag einkalkuliert werden. Der Spielraum ist erst dann überschrit-
ten, wenn das Fristende so weit in die Zukunft hinausgeschoben ist, daß eine 
Realisierungspflicht faktisch nicht mehr besteht. 

Vgl. Busse/Grziwotz, VEP-Der Vorhaben- und Er-
schließungsplan, Rdnr. 157; Uechtritz, vgl. Uech-
tritz, Vorhabenbezogener Bebauungsplan - Hin-
weise für die Praxis, in: Tothe/Uechtritz/Wochner 
(Hrsg.) RWS-Forum 19, ImmobilienR 2000, S. 29, 
40, Burmeister, VBlBW 2002, S. 245, 248. 

Eine Verlängerung der Durchführungsfrist mit Zustimmung der Gemeinde 
ist möglich. Eine solche einseitige Verlängerungsmöglichkeit verstößt nicht ge-
gen § 12 Abs. 1 S. 1 BauGB, da sie ausschließlich im Ermessen der Gemeinde 
liegt und von dem Vorhabenträger nicht beeinflußt werden kann. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, B. v. 25.11.1996 - 
8 S 1151/96 -, NVwZ 1997, S. 699, 701. 

Die Verpflichtung zur Durchführung des Vorhabens innerhalb der Frist darf aber 
nicht unter eine von der Gemeinde nicht zu beeinflussende auflösende Bedin-
gung gestellt werden. Danach ist es rechtlich unzulässig, die Realisierung weite-
rer Bauabschnitte von der erfolgreichen Vermarktung oder Rentabilität des im 
ersten Bauabschnitt erstellten Teilvorhabens abhängig zu machen. 

Vgl. OVG Bautzen, U. v. 14.07.1994 - 1 S 142/93 -
, NVwZ 1995, S. 181, 182. 
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b) Verpflichtung zur Durchführung der Erschließung innerhalb einer bestimmten 

Frist 

In der Regel muß sich der Vorhabenträger in dem Durchführungsvertrag eben-
falls verpflichten, die für das Vorhaben erforderlichen Erschließungsanlagen in-
nerhalb einer bestimmten Frist herzustellen. Für die konkrete Ausgestaltung der 
einzelnen Regelungen kann auf die Ausführungen zum Erschließungsvertrag 
verwiesen werden. Im Unterschied zum Erschließungsvertrag, dem eine bauge-
bietsbezogene Erschließung zugrundeliegt, beschränkt sich die Herstellungsver-
pflichtung allerdings auf die grundstücksbezogene Erschließung des vorgesehe-
nen einzelnen Vorhabens im Sinne einer gesicherten Erschließung gemäß § 30 
Abs. 2 BauGB.  

Die Realisierung von Erschließungsmaßnahmen durch den Erschließungsträger 
gehört jedoch nicht zum Mindestinhalt des Durchführungsvertrages. Eine Reali-
sierungspflicht scheidet insbesondere aus, wenn zur Herbeiführung der Zuläs-
sigkeit des Vorhabens keine Erschließungsmaßnahmen erforderlich sind, da 
die zu bebauenden Grundstücke bereits voll erschlossen sind. Auch wenn das 
Gesetz von einem Vorhaben- und Erschließungsplan spricht, würde es zu einer 
unverhältnismäßigen Einengung des Anwendungsbereichs des § 12 BauGB füh-
ren, wenn die Gemeinde von dem Instrument des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans nur dann Gebrauch machen könnte, wenn zur Herbeiführung der Zu-
lässigkeit eines Vorhabens auch die Durchführung von Erschließungsmaßnah-
men erforderlich wäre.  

Vgl. VGH Baden-Württemberg, B. v. 25.11.1996 - 
8 S 1151/96 -, NVwZ 1997, S. 699, 700; Thurow, 
UPR 2000, S. 16, 19; Krautzberger, in: 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, 
§ 12 Rdnr. 54; Menke, NVwZ 1998, S. 577, 578; 
anderer Ansicht Bielenberg, ZfBR 1996, S. 6, 7; 
nach OVG München, U. v. 06.04.2001 - z a D 
143/00 NG -, sind Mängel des Durchführungsver-
trages im ergänzenden Verfahren nach § 215 a 
BauGB heilbar. 
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Abb.: Vorhabenbezogener Bebauungsplan im Falle eines bereits vollständig er-

schlossenen Vorhabens 
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Obwohl der Vorhabenträger erforderliche Erschließungsmaßnahmen in der Re-
gel selbst durchführen wird, ist es nicht ausgeschlossen, daß die Gemeinde 
die Erschließung ganz oder teilweise anstelle des Vorhabenträgers selbst 
durchführt. Die Übernahme von Erschließungsmaßnahmen durch den Vorha-
benträger ist also keine Anwendungsvoraussetzung des Vorhaben- und Er-
schließungsplans.  

Vgl. Menke, NVwZ 1998, S. 577, 578; Krautzber-
ger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 
BauGB, § 12 Rdnr. 55; Quaas, in: Schrödter, 
BauGB, 6. Aufl. 1998, § 12 Rdnr. 28. 

c) Verpflichtung, die Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise zu 
übernehmen 

Zu den Mindestvereinbarungen des Durchführungsvertrages nach § 12 Abs. 1 
S. 1 BauGB zählt ferner eine vollständige oder teilweise Übernahme der Pla-
nungs- und Erschließungskosten (einschließlich der Kosten für Ausgleichsmaß-
nahmen i.S.v. § 1 a Abs. 3 BauGB) durch den Vorhabenträger. Fallen keine Er-
schließungskosten oder Kosten für Ausgleichsmaßnahmen an, erledigt sich frei-
lich eine hierauf bezogene Kostenübernahmeverpflichtung. 

Die Kostenregelung im Durchführungsvertrag muß zu allen anfallenden Kosten 
für die Planung und für die Erschließung eine ausdrückliche Kostenverteilung 
vorsehen. So ist es unzureichend, wenn ein Durchführungsvertrag nur für die 
Planungskosten und die Kosten einzelner Erschließungsmaßnahmen Regelun-
gen enthält, nicht aber für die übrigen Erschließungskosten. 

Vg. OVG Bautzen, U. v. 14.07.1994 - 1 S 142/93 -, 
NVwZ 1995, S. 181, 182. 

Wie Gemeinde und Vorhabenträger die Kosten untereinander aufteilen, ist dage-
gen grundsätzlich ihnen überlassen. Dem Gestaltungsspielraum der Vertrags-
partner sind allerdings nach zwei Seiten Grenzen gesetzt. Stets muß sich der 
Vorhabenträger überhaupt an den Planungs- und Erschließungskosten beteili-
gen. Zum anderen unterliegt der Durchführungsvertrag im wesentlichen den glei-
chen Zulässigkeitsgrenzen wie der Erschließungsvertrag, insbesondere auch 
dem Gebot der Angemessenheit nach § 124 Abs. 3 S. 1 BauGB. Eine vollständi-
ge Übernahme der Erschließungskosten durch den Vorhabenträger kann etwa 
dann unangemessen sein, wenn Erschließungsmaßnahmen in erheblichem Um-
fang auch der Erschließung anderer Vorhaben und Gebiete dienen. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 12 Rdnr. 32; Reidt, BauR 1998, S. 909, 917; 
Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 279, der allerdings betont, dem Vorhabenträger 
könnten die notwendigen Kosten der Erschließung 
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seines Vorhabens ohne Verstoß gegen das Gebot 
der Angemessenheit stets vollständig auferlegt 
werden, auch wenn dadurch Vorteile für Dritt-
grundstücke entstünden (ebd.). 

Ob die Übernahme der rechnerisch auf etwaige Fremdanliegergrundstücke ent-
fallenden Erschließungskosten durch den Vorhabenträger die Grenze der Ange-
messenheit oder des sachlichen Zusammenhangs überschreitet, dürfte nach 
dem gleichen Maßstab zu beurteilen sein wie bei der Fremdanliegerproblematik 
beim Erschließungsvertrag. 

Innerhalb des so gesteckten Rahmens haben Gemeinde und Vorhabenträger 
einen Spielraum, wie sie die Planungs- und Erschließungskosten untereinander 
aufteilen. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 12 Rdnr. 31; modifizierend Krautzberger, in: 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB 
§ 12 Rdnr. 101: Die Kostenbeteiligung der Ge-
meinde sei zwar nicht ausgeschlossen, bedürfe 
aber einer besonderen rechtlichen Rechtfertigung. 

Danach kann die Gemeinde z.B. im Rahmen einer zulässigen Wirtschaftsförde-
rung eine Eigenbeteiligung über den 10%igen Anteil des § 129 Abs. 1 S. 3 
BauGB hinaus übernehmen, um einem Betrieb die Standortentscheidung zu er-
leichtern. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 280 f.; zusätzlich ist allerdings darauf zu achten, 
daß die teilweise Übernahme der Erschließungs-
kosten durch die Gemeinde die Voraussetzungen 
einer zulässigen kommunalen Wirtschaftsförde-
rung nach den Vorschriften des kommunalen Wirt-
schaftsrechts erfüllt und keine wettbewerbswidrige 
Beihilfe nach EU-Recht darstellt. 

Praxistip: 

Will sich ein Vorhabenträger an den Erschließungskosten sogar nur in geringe-
rem Maße beteiligen, wie wenn er zu einem Erschließungsbeitrag und zu ent-
sprechenden KAG-Beiträgen herangezogen würde, kann die Gemeinde ihm als 
Verhandlungsposition entgegenhalten, daß sie das Instrument des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans nicht gewählt hat, um sich schlechter zu stellen als bei 
einer konventionellen Baulandentwicklung und -erschließung. 
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d) Realisierungswille und -fähigkeit 

Die Durchführungsverpflichtung setzt ferner voraus, daß der Vorhabenträger zur 
Durchführung des Vorhabens bereit sowie objektiv und subjektiv innerhalb 
des vereinbarten Zeitraums in der Lage ist. Das setzt in der Regel voraus, daß 
er Eigentümer der Flächen ist, auf die sich der Plan erstreckt. Ebenfalls ausrei-
chend ist allerdings ein dingliches Anwartschaftsrecht, wie es der Käufer eines 
Grundstücks besitzt, zu dessen Gunsten im Grundbuch eine Auflassungsvormer-
kung eingetragen ist. Gleiches gilt für ein Erbbaurecht.  

Vgl. VGH Baden-Württemberg, B. v. 25.11.1996 - 
8 S 1151/96 -, NVwZ 1997, S. 699, 701; VGH 
München, U. v. 24.07.2001 - 1 N 00.1574 -, NVwZ-
RR 2002, S. 260, 262:Ausreichend ist eine qualifi-
zierte Anwartschaft in Form einer grundbuchrecht-
lichen Sicherung auf Eigentumsübertragung; Bie-
lenberg, ZfBR 1996, S. 6, 8; Quaas, in: Schrödter, 
BauGB, 6. Aufl. 1998, § 12 Rdnr. 37; vgl. zur 
Grundstückssicherung auch Burmeister u.a., in: 
Heuer/Schiller (Hrsg.), Spezialimmobilien, 1998, 
S. 458 ff. 

Für gewerbliche Vorhaben (z.B. einer Tankstelle) ist u.U. auch ein schuldrechtli-
cher Mietvertrag des Vorhabenträgers ausreichend. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 12 m.w.N. 

Bezieht sich das Vorhaben auf ein gemeindeeigenes Grundstück, ist ein Nut-
zungsrecht des Vorhabenträgers im Zeitpunkt des Abschlusses des Durchfüh-
rungsvertrages ausnahmsweise entbehrlich. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 12 Rdnr. 37 m.w.N. 

Ist der Vorhabenträger nicht mit dem künftigen Betreiber identisch, ist zur Plan-
zielverwirklichung erforderlich, daß der Inhalt des Durchführungsvertrages mit 
dem Inhalt des zwischen Vorhabenträger und künftigem Betreiber abzuschlie-
ßenden oder bereits abgeschlossenen Mietvertrages kompatibel ist. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, B. v. 11.11.1996 - 
5 S 2595/96 -, BauR 1997, S. 271, 272. 

Subjektiv ist der Vorhabenträger zur Realisierung des Vorhabens in der Lage, 
wenn er nachweist, das Vorhaben und seine Erschließung finanzieren zu kön-
nen. Hierüber muß sich die Gemeinde grundsätzlich in gewissen Grenzen Ge-
wißheit verschaffen. 
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Vgl. OVG Bautzen, U. v. 14.07.1994 - 1 S 142/93 -
, NVwZ 1995, S. 181; vgl. aber auch VGH Baden-
Württemberg, B. v. 11.11.1996 - 5 S 2595/96 -, 
BauR 1997, S. 271, 273 f.: Entbehrlichkeit einer 
Bonitätsprüfung, wenn keine Anhaltspunkte vorlie-
gen, an der Bonität des Vorhabenträgers zu zwei-
feln (z.B. wenn dieser bereits zahlreiche Projekte 
ähnlicher Art erfolgreich verwirklicht hat). 

Die Finanzierungsbestätigung einer Bank ist hierfür in der Regel ausreichend; die 
Beibringung einer Bankbürgschaft durch den Vorhabenträger ist dagegen nur bei 
besonderen Umständen angezeigt. 

Vgl. OVG Bautzen, U. v. 14.07.1994 - 1 S 142/93 -
, NVwZ 1995, S. 181; Müller, BauR 1996, S. 491, 
495. 

Bestehen aufgrund eines konkreten Altlastenverdachtes Zweifel an der tatsächli-
chen Durchführbarkeit des Vorhabens, ist es Sache des Vorhabenträgers, durch 
ein Gutachten nachzuweisen, daß der Altlastenverdacht entweder unbegründet 
ist oder die Altlasten gemessen an dem späteren Nutzungszweck hinreichend 
saniert werden können.  

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 12, Rdnr. 39 m.w.N. 

e) Sonstige Regelungen 

In dem Durchführungsvertrag können daneben weitere Regelungen getroffen 
werden, z.B. Folgekostenvereinbarungen. Grund und Grenzen solcher Bestim-
mungen richten sich nach den allgemeinen Regeln des § 11 BauGB. 

 

f) Muster eines Durchführungsvertrages 
 

Durchführungsvertrag  
 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
 
 

"SB Warenhaus ...“ 
 

Die Stadt... 
(nachfolgend Stadt genannt), 
vertreten durch Herrn Oberbürgermeister ... 

und die ... 
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(nachfolgend Vorhabenträger genannt), 

vertreten durch Herrn ... als deren alleinvertretungsberechtigter Geschäfts-
führer 

schließen folgenden Vertrag: 
 
 

TEIL I 
ALLGEMEINES 

 
§ A 1 

Gegenstand des Vertrages 

(1) Gegenstand des Vertrages sind das Vorhaben "SB Warenhaus mit ... und 
die Erschließung des Grundstücks im Vertragsgebiet. 

(2) Das Vertragsgebiet umfaßt die im Lageplan (Anlage 1) umgrenzten 
Grundstücke. 

 
§ A 2 

Bestandteile des Vertrages 
 

Bestandteile des Vertrages sind 

a) der Lageplan mit den Grenzen des Vertragsgebietes (Anlage 1), 

b) der Plan zur Durchführung des Vorhabens vom ... (Anlage 2), 

c) der Plan zur Durchführung der Erschließungsmaßnahmen einschließlich 

 • Entwässerungsplan (Anl. 3) 

 • Straßen-, Wege- und Grünordnungsplan (Anl. 4) 

d) die von der Stadt genehmigte Ausbauplanung für die Erschließungsanla-
gen mit Baubeschreibung (Anl. 5) 

 
TEIL II 

VORHABEN 

§ V 1 
Beschreibung des Vorhabens 

 

Das Vorhaben betrifft die Errichtung eines SB Warenhauses mit Parkdecks... 
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§ V 2 
Durchführungsverpflichtung 

(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Durchführung des Vorhabens 
nach den Regelungen dieses Vertrages und den Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans. 

(2) Er wird spätestens 3 Monate nach Rechtskraft der Baugenehmigung mit 
dem Vorhaben beginnen und es innerhalb von 24 Monaten fertigstellen. 

 
§ V 3 

Weitere Anforderungen an das Vorhaben und Nutzungsbindungen 

(1) Bei der Realisierung des Vorhabens sind weitere Anforderungen zu erfül-
len, nämlich: ... 

(2) Hinsichtlich der zu errichtenden Parkdecks im Vertragsgebiet übernimmt 
der Vorhabenträger gegenüber der Stadt folgende Verpflichtungen: ... 

§ V 4 
Sicherung 

Zur Sicherung der in § V 2 und V 3 eingegangenen Bindungen verpflichtet 
sich der Vorhabenträger, der Stadt für jede einzelne Zuwiderhandlung gegen 
eine in § V 2 oder § V 3 aufgeführte Regelung eine Vertragsstrafe in Höhe 
von € ... zu zahlen. 

 
§ V 5 

Vorbereitungsmaßnahmen 

Der Vorhabenträger wird alle für die Erschließung und Bebauung der Grund-
stücke erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen durchführen. Dazu gehö-
ren:... 

 
 

TEIL III  ERSCHLIESSUNG 
§ E 1 

Herstellung der Erschließungsanlagen 

(1) Der Vorhabenträger übernimmt die Herstellung der in § E 3 genannten 
Erschließungsanlagen im Vertragsgebiet gemäß den sich aus § E 2 erge-
benden Vorgaben auf eigene Kosten.  

(2) Die Stadt verpflichtet sich, die Erschließungsanlagen bei Vorliegen der in 
§ E 8 genannten Voraussetzungen in ihre Unterhaltung und Verkehrssi-
cherungspflicht zu übernehmen. 
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§ E 2 
Fertigstellung der Anlagen 

(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die in den beigefügten Plänen dar-
gestellte Entwässerung (Anl. 3) sowie die Straßen- und Wegeflächen und 
Grünanlagen (Anl. 4) in dem Umfang fertigzustellen, der sich aus der von 
der Stadt genehmigten Ausbauplanung gemäß Anlage 5 ergibt. Die Fer-
tigstellungsfrist des § V 2 gilt entsprechend. Die Erschließungsanlagen 
sollen zeitlich entsprechend den Erfordernissen der Bebauung erstellt 
werden und, spätestens bis zur Fertigstellung der anzuschließenden Bau-
ten benutzbar sein. 

(2) Erfüllt der Vorhabenträger seine Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft, so 
ist die Stadt berechtigt, ihm schriftlich eine angemessene Frist zur Ausfüh-
rung der Arbeiten zu setzen. Erfüllt der Vorhabenträger bis zum Ablauf 
dieser Frist die vertraglichen Verpflichtungen nicht, so ist die Stadt be-
rechtigt, die Arbeiten auf Kosten des Vorhabenträgers auszuführen, aus-
führen zu lassen oder von diesem Vertrag zurückzutreten. 

 
§ E 3 

Art und Umfang der Erschließungsanlagen 
 

(1) Die Erschließung nach diesem Vertrag umfaßt: 

a) die Freilegung der öffentlichen Erschließungsflächen 

b) die Herstellung der öffentlichen Abwasseranlagen im Vertragsgebiet nach 
Maßgabe der von der Stadt genehmigten Ausbauplanung; 

c) die Herstellung der folgenden öffentlichen Straßen, Wege und Plätze im 
Vertragsgebiet nach Maßgabe der von der Stadt genehmigten Ausbau-
planung einschließlich 

 - Fahrbahnen, 
 - Parkflächen, 
 - Geh-/Fuß- und Radwege, 
 - Straßenentwässerung, 
 - Straßenbeleuchtung, 
 - Straßenbegleitgrün, 
 - Straßenbenennungsschilder, 
 - Verkehrszeichen. 

(2) Der Vorhabenträger hat notwendige bau-, wasserrechtliche oder sonstige 
Genehmigungen, Zustimmungen bzw. Anzeigen der Stadt vor Baubeginn 
vorzulegen. 
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§ E 4 
Ausschreibungen, Vergabe und Bauleitung 

(1) Mit der Ausschreibung und Bauleitung der Erschließungsanlagen beauf-
tragt der Vorhabenträger das Ingenieurbüro ..., das die technisch beste 
und wirtschaftlichste Abwicklung der Baumaßnahme bietet. Der Abschluß 
des Ingenieurvertrages zwischen dem Vorhabenträger einerseits und dem 
Ingenieurbüro andererseits erfolgt im Einvernehmen mit der Stadt . 

(2) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, den Inhalt der Ausschreibung von 
Bauleistungen, die Leistungsverzeichnisse (vor deren Ausgabe) sowie die 
Auswahl der aufzufordernden Bieter mit der Stadt abzustimmen. Die Auf-
tragserteilung für Bauleistungen bedarf jeweils der vorherigen Zustim-
mung der Gemeinde. 

(3) Die erforderlichen Katastervermessungsarbeiten werden einem öffentlich 
bestellen Vermessungsingenieur mit der Auflage in Auftrag gegeben, alle 
Arbeiten mit der Stadt abzustimmen. 

 
§ E 5 

Baudurchführung 

(1) Der Vorhabenträger hat durch Abstimmung mit Versorgungsträgern und 
sonstigen Leitungsträgern sicherzustellen, daß die Versorgungseinrich-
tungen für das Vertragsgebiet (z.B. Telekomkabel, Strom-, Gas-, Wasser-
leitung) so rechtzeitig in die Verkehrsfläche verlegt werden, daß die zügi-
ge Fertigstellung der Erschließung nicht behindert und ein Aufbruch fer-
tiggestellter Anlagen ausgeschlossen wird. Das gleiche gilt für die Herstel-
lung der Hausanschlüsse für die Grundstücksentwässerung an die öffent-
liche Abwasseranlage. 

(2) Die Herstellung der Straßenbeleuchtung hat der Vorhabenträger im Ein-
vernehmen mit der Stadt durch den zuständigen Versorgungsträger zu 
veranlassen. 

(3) Der Baubeginn ist der Stadt vorher schriftlich anzuzeigen. Die Stadt oder 
ein von ihr beauftragter Dritter sind berechtigt, die ordnungsgemäße Aus-
führung der Arbeiten zu überwachen und unverzügliche Beseitigung fest-
gestellter Mängel zu verlangen. 

(4) Der Vorhabenträger hat im Einzelfall auf Verlangen der Stadt von den für 
den Bau der Anlage verwendeten Materialien nach den hierfür geltenden 
Richtlinien Proben zu entnehmen und diese in einem von beiden Ver-
tragsparteien anerkannten Baustofflaboratorium untersuchen zu lassen 
sowie die Untersuchungsbefunde der Stadt vorzulegen. Der Vorhabenträ-
ger verpflichtet sich weiter, Stoffe oder Bauteile, die diesem Vertrag nicht 
entsprechen, innerhalb einer von der Stadt bestimmten Frist zu entfernen. 
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(5) Vor Beginn der Hochbaumaßnahmen sind die Entwässerungsanlagen 
und die vorgesehenen Straßen als Baustraßen herzustellen. Schäden, 
einschließlich der Straßenaufbrüche an den Baustraßen, sind vor Fertig-
stellung der Straßen fachgerecht durch den Vorhabenträger zu beseiti-
gen. Mit der Fertigstellung der Erschließungsanlagen darf erst nach Be-
endigung der Hochbaumaßnahmen begonnen werden. 

 
§ E 6 

Haftung und Verkehrssicherung 

(1) Vom Tage des Beginns der Erschließungsarbeiten an, im jeweiligen Ab-
schnitt, übernimmt der Vorhabenträger im gesamten Vertragsgebiet die 
Verkehrssicherungspflicht. 

(2) Der Vorhabenträger haftet bis zur Übernahme der Anlagen für jeden 
Schaden, der durch die Verletzung der bis dahin ihm obliegenden allge-
meinen Verkehrssicherungspflicht entsteht und für solche Schäden, die 
infolge der Erschließungsmaßnahmen an bereits verlegten Leitungen o-
der sonstwie verursacht werden. Der Vorhabenträger stellt die Stadt in-
soweit von allen Schadensersatzansprüchen frei. Diese Regelung gilt un-
beschadet der Eigentumsverhältnisse. Vor Beginn der Baumaßnahme ist 
das Bestehen einer ausreichenden Haftpflichtversicherung nachzuweisen. 

 
§ E 7 

Gewährleistung und Abnahme 

(1) Der Vorhabenträger übernimmt die Gewähr, daß seine Leistungen zur 
Zeit der Abnahme durch die Stadt die vertraglich vereinbarten Eigenschaf-
ten haben, den anerkannten Regeln der Technik und Baukunst entspre-
chen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die den Wert oder die Tauglich-
keit zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Zweck aufheben oder 
mindern. 

(2) Die Gewährleistung richtet sich nach den Regeln der VOB und beträgt 5 
Jahre. Sie beginnt mit der Abnahme der einzelnen mangelfreien Erschlie-
ßungsanlage durch die Stadt. 

(3) Der Vorhabenträger zeigt der Stadt die vertragsgemäße Herstellung der 
Anlage schriftlich an. Die Stadt setzt einen Abnahmetermin auf einen Tag 
innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Anzeige fest. Die Baulei-
stungen sind von der Stadt und dem Vorhabenträger gemeinsam abzu-
nehmen. Das Ergebnis ist zu protokollieren und von beiden Vertragspar-
teien zu unterzeichnen. Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so 
sind diese innerhalb von zwei Monaten, vom Tag der gemeinsamen Ab-
nahme an gerechnet, durch den Vorhabenträger zu beseitigen. Im Falle 
des Verzuges ist die Stadt berechtigt, die Mängel auf Kosten des Vorha-
benträgers beseitigen zu lassen. Wird die Abnahme wegen wesentlicher 



 295
 
 

Mängel verweigert, kann für jede weitere Abnahme ein Entgelt von € ... 
angefordert werden. Dies gilt auch, wenn der Vorhabenträger beim Ab-
nahmetermin nicht erscheint. 

 
§ E 8 

Übernahme und Erschließungsanlagen 
 

(1) Im Anschluß an die Abnahme der mangelfreien Erschließungsanlagen 
übernimmt die Stadt diese in ihre Baulast, wenn sie Eigentümerin der öf-
fentlichen Erschließungsfläche geworden ist und der Vorhabenträger vor-
her  

a) in zweifacher Ausfertigung die vom Ingenieurbüro sachlich und fachtech-
nisch festgestellten Schlußrechnungen mit den dazugehörigen Aufmaßen, 
Abrechnungszeichnungen und Massenberechnungen einschließlich Be-
standsplänen übergeben hat, 

b) die Schlußvermessung durchgeführt und eine Bescheinigung eines öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieurs über die Einhaltung der Grenzen 
übergeben hat, aus der sich weiterhin ergibt, daß sämtliche Grenzzeichen 
sichtbar sind, 

c) einen Bestandsplan über die Entwässerungseinrichtung übergeben hat, 

d) Nachweise erbracht hat über 

 aa) Untersuchungsbefunde der nach der Ausbauplanung geforderten 
Materialien, 

 bb) die Schadensfreiheit der erstellten Kanalhaltungen durch einen 
von beiden anerkannten Sachverständigen. 

(2) Die nach Absatz 1 vorgelegten Unterlagen und Pläne werden Eigentum 
der Stadt. 

(3) Die Stadt bestätigt die Übernahme der Erschließungsanlagen in ihre Ver-
waltung und Unterhaltung schriftlich. 

(4) Die Widmung der Straßen, Wege und Plätze erfolgt durch die Stadt; der 
Vorhabenträger stimmt hiermit der Widmung zu. 

 
§ E 9 

Kosten der Grundstücksentwässerung, Entwässerungsbeiträge 

(1) Die für den Bau von Teilen der öffentlichen Abwasseranlage entstande-
nen und anerkannten Kosten – abzüglich ... % als Anteil für die Straßen-
entwässerung – werden auf die nach der im Zeitpunkt des Vertragsab-
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schlusses gültigen Satzung für die in § 1 Abs. 1 des Vertrages genannten 
Grundstücke zu erhebenden Entwässerungsbeiträge angerechnet. 

(2) Übersteigen die anerkannten Kosten – abzüglich ... % (vgl. Abs. 1) – die 
Höhe des satzungsmäßigen Entwässerungsbeitrages, so hat der Er-
schließungsträger keinen Anspruch auf Erstattung der über die Höhe des 
Entwässerungsbeitrages hinausgehenden Kosten. 

 

TEIL IV 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
§ S 1 

Kostentragung 

(1) Der Vorhabenträger trägt die Kosten dieses Vertrages und die Kosten 
seiner Durchführung. § E 9 bleibt unberührt.  

(2) Die Vorschriften des Vorvertrages zum Durchführungsvertrag vom ... blei-
ben unberührt. 

(3) Sofern der Stadt ein Aufwand für die Verschaffung des Eigentums an den 
öffentlichen Flächen entsteht, wird dieser vom Vorhabenträger innerhalb 
eines Monats nach Aufforderung erstattet. 

 
§ S 2 

Rechtsnachfolge 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten 
Pflichten und Bindungen seinem Rechtsnachfolger mit Weitergabepflicht wei-
terzugeben. Der heutige Vorhabenträger haftet der Stadt als Gesamtschuld-
ner für die Erfüllung des Vertrages neben einem etwaigen Rechtsnachfolger, 
soweit die Stadt ihn nicht ausdrücklich aus der Haft entläßt. 

 
§ S 3 

Ausgleichsmaßnahmen 

(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die im vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan festgesetzten bzw. in einem städtebaulichen Vertrag zwischen 
Stadt und Unterer Naturschutzbehörde vereinbarten Ausgleichsmaßnah-
men einschließlich der Entwicklungs- und Bestandspflege durchzuführen: 
Die Durchführung ist mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

(2) Die Ausgleichsmaßnahmen sind spätestens 6 Monate nach Fertigstellung 
des Bauvorhabens fertigzustellen. 
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§ S 4 
Schutz des Mutterbodens 

Mutterboden, der bei der Durchführung des Vorhabens und der Erschließung 
im Vertragsgebiet ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten 
und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Seine Verbringung au-
ßerhalb des Vertragsgebietes bedarf der Zustimmung der Stadt. 

 
§ S 5 

Sicherheitsleistungen 

(1) Zur Sicherung aller sich aus §§ E 1 – E 8 und § S 3 für den Vorhabenträ-
ger ergebenden Verpflichtungen leistet er Sicherheit in Höhe von € ... (in 
Worten: ...) durch die Übergabe einer unbefristeten selbstschuldnerischen 
Bürgschaft eines als Zoll- und Steuerbürgern zugelassenen Kreditinstituts. 
Die Bürgschaft wird durch die Stadt entsprechend dem Baufortschritt in 
Teilbeträgen von je € ... freigegeben. Bis zur Vorlage der Gewährlei-
stungsbürgschaft erfolgen die Freigaben höchstens bis zu 90% der Bürg-
schaftssumme nach S. 1. 

(2) Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Vorhabenträgers ist die Stadt be-
rechtigt, noch offenstehende Forderungen Dritter gegen den Vorhaben-
träger für Leistungen aus diesem Vertrag aus der Bürgschaft zu befriedi-
gen. 

(3) Nach der Abnahme der Maßnahme und Vorlage der Schlußrechnungen 
mit Anlagen ist für die Dauer der Gewährleistungsfrist eine Gewährlei-
stungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Baukosten vorzulegen. Nach Ein-
gang wird die verbliebene Vertragserfüllungsbürgschaft freigegeben. 

(4) Die Bürgschaften sind auf den Vordrucken der Stadt auszustellen. 

(5) Mehrere Vertragspartner der Stadt haften gesamtschuldnerisch für die Er-
füllung der vertraglichen Verpflichtungen. 

 
§ S 6 

Haftungsausschluß 

(1) Aus diesem Vertrag entstehen der Stadt keine Verpflichtungen zur Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Eine Haftung der 
Stadt für etwaige Aufwendungen des Vorhabenträgers, die dieser im Hin-
blick auf die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes tätigt, 
ist ausgeschlossen. 

(2) Für den Fall der Aufhebung des Bebauungsplanes (§ 12 Abs. 6 BauGB) 
können Ansprüche gegen die Stadt nicht geltend gemacht werden. Dies 
gilt auch für den Fall, daß sich die Nichtigkeit des Baubauungsplanes im 
Verlauf eines gerichtlichen Streitverfahrens herausstellt. 
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§ S 7 

Schlußbestimmungen 

(1) Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirk-
samkeit der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist 
zweifach ausgefertigt. Die Stadt und der Vorhabenträger erhalten je eine 
Ausfertigung. 

(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der 
übrigen Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien ver-
pflichten sich, unwirksamen Bestimmungen durch solche zu ersetzten, die 
dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entspre-
chen. 

 
§ S 8 

Wirksamwerden 

(1) Der Vertrag wird erst wirksam, wenn der vorhabenbezogene Bebauungs-
plan in Kraft tritt oder wenn eine Baugenehmigung nach § 33 BauGB er-
teilt wird. 

(2) § S 6 Abs. 1 wird abweichend von Abs. 1 sofort wirksam. 

 
..., den ... 2002    ..., den ... 2002 

 

..............................................  .................................................... 

Oberbürgermeister ...   Herr ... für den Vorhabenträger 
für die Stadt     

3. Anspruch des Vorhabenträgers auf Durchführung des Satzungsverfahrens? 

Dem Abschluß des Durchführungsvertrages ist die Einleitung des Bebauungs-
planverfahrens zeitlich vorgelagert. Nach § 12 Abs. 2 BauGB hat die Gemeinde 
auf Antrag des Vorhabenträgers über die Einleitung des Bebauungsplanverfah-
rens nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. Das Antragsrecht des 
Vorhabenträgers nach dieser Vorschrift bezieht sich in der Regel auf die Verfah-
renssituation, daß zumindest ein vorläufiger Plan und ein mit der Gemeinde aus-
gehandelter Entwurf eines Durchführungsvertrages vorliegt und nunmehr darüber 
zu befinden ist, ob das Bebauungsplanverfahren eingeleitet wird. Dabei täuscht 
die Formulierung des § 12 Abs. 2 BauGB, eine Bindung der Gemeinde vor, die 
nicht besteht: 
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Vgl. VGH Baden-Württemberg, B. v. 22.03.2000 - 
5 S 444/00 -, NVwZ 2000, S. 1060; Quaas, in: 
Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, § 12 Rdnr. 42; 
Bericht der Expertenkommission zur Novellierung 
des Baugesetzbuches, 1995, Rdnr. 160. 

Die Rechtsposition des Vorhabenträgers erschöpft sich nämlich in einem Initiativ-
recht und einem Anspruch auf Befassung und Entscheidung durch die Gemein-
de, d.h. in einem Anspruch darauf, daß diese überhaupt entscheidet, ob sie das 
Satzungsverfahren einleitet und damit eine Grundlage für die Beurteilung des 
Risikos weiterer Investitionen durch den Vorhabenträger schafft. § 12 Abs. 2 
BauGB begründet jedoch keinen Anspruch des Vorhabenträgers auf einen be-
stimmten Inhalt der Entscheidung. Die Gemeinde unterliegt dabei keinen materi-
ell-rechtlichen Bindungen, insbesondere muß sie keine vorgezogene planerische 
Abwägungsentscheidung oder eine an planerischen Kriterien orientierte Aus-
wahlentscheidung zwischen mehreren konkurrierenden Vorhabenträgers treffen. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, B. v. 22.03.2000 - 
5 S 444/00 -, NVwZ 2000, S. 1060; Menke, NVwZ 
1998, S. 577, 579; Reidt, BauR 1998, S. 909, 913; 
zu der Fallgestaltung, daß die Gemeinde ein Pro-
jekt i.S.d. § 12 BauGB „ausschreibt“ vgl. Krautz-
berger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 
BauGB, § 12 Rdnr. 110. 

Dies ergibt sich daraus, daß § 12 Abs. 2 BauGB an den Anforderungen des § 2 
Abs. 3 und Abs. 4 BauGB zu messen ist, wonach auf die Aufstellung, Änderung, 
Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen 
kein Anspruch besteht und ein solcher Anspruch auch nicht durch Vertrag be-
gründet werden kann. Diese Grundsätze gelten auch im Rahmen des § 12 Abs. 2 
BauGB, so daß eine Ermessensreduzierung auf Null mit der Folge einer Ver-
pflichtung zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens ausgeschlossen ist.  

Vgl. VGH Baden-Württemberg, B. v. 22.03.2000 - 
5 S 444/00 -, NVwZ 2000, S. 1060; a.A. Krautz-
berger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 
BauGB, § 12 Rdnr. 111, Dolderer, UPR 2001, 
S. 41, 42, der die Auffassung vertritt, die Einlei-
tungsentscheidung sei kein Planaufstellungsbe-
schluß i.S.d. § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB, sondern 
schließe ein dem Bebauungsplanverfahren vorge-
lagertes eigenständiges „Vorverfahren“ ab. 

§ 12 Abs. 2 BauGB steht also einer uneingeschränkten „Verfahrensherrschaft“ 
der Gemeinde in keinster Weise entgegen. Nach Auffassung des VGH Baden-
Württemberg fehlt der Entscheidung der Gemeinde nach § 12 Abs. 2 sogar der 
Verwaltungsakt-Charakter, da diese keine Regelung i.S.d. § 35 S. 1 VwVfG trifft. 
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Vgl. VGH Baden-Württemberg, B. v. 22.03.2000 - 
5 S 444/00 -, NVwZ 2000, S. 1060; anderer An-
sicht u.a. Reidt, BauR 1998, S. 909, 913, Dolderer, 
UPR 2001, S. 41, 43. 

Konkurrieren mehrere Vorhabenträger um die Einleitung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanverfahrens über ihren Vorhaben- und Erschließungsplan, ist 
die Einleitungsentscheidung zugunsten des einen Vorhabenträgers auch nach 
Auffassung derjenigen, die der Entscheidung nach § 12 Abs. 2 BauGB Verwal-
tungsakt-Charakter zubilligen, im Hinblick auf die zurückgesetzten Vorhabenträ-
ger kein Verwaltungsakt mit Doppelwirkung i.S.d. § 80 a VwGO. 

Vgl. Dolderer, UPR 2001, S. 41, 43 f. 

4. Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Durchführungsvertrages? 

Nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB sind die Entwürfe von Bauleitplänen mit dem Erläu-
terungsbericht oder der Begründung auf die Dauer eines Monats öffentlich aus-
zulegen. Beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan stellt sich die Frage, ob der 
Entwurf des Durchführungsvertrages ebenfalls ausgelegt werden muß. Hierbei ist 
zu differenzieren: 

Grundsätzlich ist eine öffentliche Auslegung des Durchführungsvertrages 
entbehrlich. Der Durchführungsvertrag wird im Unterschied zum Vorhaben- und 
Erschließungsplan kein Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
(vgl. § 12 Abs. 3 S. 1 BauGB). Ebensowenig ist der Durchführungsvertrag (bzw. 
sein Entwurf) Bestandteil der Begründung des Planentwurfs. Beschränkt sich der 
Inhalt des Durchführungsvertrages auf die nach § 12 Abs. 1 BauGB vorgesehene 
Mindestregelung, verlangt auch die Anstoßfunktion der Auslegung keine andere 
Beurteilung. 

Vgl. OVG Münster, U. v. 16.10.1997 - 11 a D 
116/96.NE -, NVwZ-RR 1998, S. 632, 633; Reidt, 
BauR 1998, S. 909, 914; Thurow, UPR 2000, 
S. 16, 18. 

Eine andere Sichtweise ist jedoch angezeigt, soweit der Durchführungsvertrag 
Regelungen enthält, die für die Beurteilung der in Aussicht genommenen Vorha-
ben und der Erschließung von Bedeutung sind. Dies ist z.B. bei der konkreten 
Ausgestaltung von Schallschutzmaßnahmen zugunsten der Nachbarschaft der 
Fall.  

Vgl. Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/ 
Krautzberger, BauGB, § 12 Rdnr. 135; Reidt, 
BauR 1998, S. 909, 914; Thurow, UPR 2000, 
S. 16, 18; offen gelassen von OVG Münster,  U. v. 
16.10.1997 - 11 a D 116/96.NE -, NVwZ-RR 1998, 
S. 632, 633. 
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Eine Auslegung des Durchführungsvertrages kann aber auch in diesem Fall ver-
mieden werden, indem die für die Bürgerbeteiligung wesentlichen Punkte des 
Durchführungsvertrages in dem Erläuterungsbericht bzw. der Planbegründung 
dargestellt werden. 

Vgl. Reidt, BauR 1998, S. 909, 914; Thurow, UPR 
2000, S. 16, 18. 

5. Vertragsabschluß 

a) Kein Abschlußzwang 

Der Vorhabenträger kann die Gemeinde selbst im Falle intensiver Abstimmung 
nicht zum Abschluß des Durchführungsvertrages zwingen. Etwas anderes ergibt 
sich auch nicht aus § 12 Abs. 2 BauGB. Diese Vorschrift verleiht dem Vorhaben-
träger bereits kein subjektives Recht auf Einleitung eines Bebauungsplanverfah-
rens. Erst recht kann daraus kein Anspruch auf Abschluß des Durchführungsver-
trages abgeleitet werden. Auch die Abschlußfreiheit ist Ausfluß der uneinge-
schränkten "Verfahrensherrschaft“ der Gemeinde. 

b) Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 

Nach § 12 Abs. 1 S. 1 BauGB muß der Durchführungsvertrag zeitlich vor dem 
Satzungsbeschluß über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan abgeschlos-
sen werden.  

Hierfür ist der Abschluß des endgültigen Durchführungsvertrages vor dem Zeit-
punkt des Satzungsbeschlusses erforderlich; ein bloßer Teilvertrag über die 
grundsätzliche „Abstimmung“ des Vorhabens reicht nicht aus. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 281 f.  

§ 12 Abs. 1 S. 1 BauGB setzt nicht nur voraus, daß der Durchführungsvertrag vor 
dem Satzungsbeschluß von dem Vorhabenträger sowie dem Bürgermeister (und 
– soweit erforderlich – von weiteren vertretungsberechtigten Personen) unter-
schrieben ist. Hinzu kommen muß, daß das zuständige Beschlußorgan der Ge-
meinde (in der Regel der Gemeinderat) dem Durchführungsvertrag vor dem Sat-
zungsbeschluß zugestimmt hat. Ist für beide Entscheidungen der Gemeinderat 
zuständig, können beide Beschlüsse in der gleichen Sitzung gefaßt werden. Die 
Zustimmung zu dem Durchführungsvertrag muß allerdings mindestens einen 
Tagesordnungspunkt vor dem Satzungsbeschluß erfolgen. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 283 f. 
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Eine notarielle Beurkundung des Durchführungsvertrages ist dagegen in der 
Regel entbehrlich. Verpflichtet sich der Vorhabenträger in dem Durchführungs-
vertrag, der Gemeinde die Erschließungsflächen unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen, bedarf es nicht notwendig einer Eigentumsübertragung. Vielmehr läßt 
sich das angestrebte Ergebnis auch dadurch erreichen, daß der Vorhabenträger 
in dem Durchführungsvertrag seine – nicht dem Formerfordernis des § 311 b 
BGB unterliegende – Zustimmung zu der Widmung der betreffenden Fläche als 
öffentliche Verkehrsfläche gibt. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, B. v. 25.11.1996 - 
8 S 1151/96 -, NVwZ 1997, S. 699, 700 f., der im 
übrigen davon ausgeht, daß selbst eine unterstell-
te Formnichtigkeit der Vereinbarung über die Zur-
verfügungstellung der notwendigen Erschließungs-
flächen nicht die Gesamtnichtigkeit des Durchfüh-
rungsvertrages zur Folge hätte. 

c) Rechtsfolgen eines fehlenden Vertragsabschlusses im Zeitpunkt des Sat-
zungsbeschlusses 

Fehlt es an den vorgenannten Voraussetzungen zum Zeitpunkt des Satzungsbe-
schlusses, ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan unwirksam. 

Vgl. OVG Bautzen, U. v. 14.07.1994 - 1 S 142/93 -
, NVwZ 1995, S. 181; Quaas, in: Schrödter, 
BauGB, 6. Aufl. 1998, § 12 Rdnr. 24; Krautzberger, 
in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 
BauGB, § 12 Rdnr. 98; Die Gegenansicht (z.B. 
VGH Baden-Württemberg, B.v. 25.11.1996 - 8 S 
1151/96 -, NVwZ 1997, S. 699) ist durch die Klar-
stellung des Gesetzgebers in § 12 Abs. 1 S. 1 
BauGB überholt. 

Ist der Durchführungsvertrag nicht rechtsgültig vor dem Satzungsbeschluß abge-
schlossen worden, so handelt es sich um einen beachtlichen materiell-
rechtlichen Mangel. Die Beachtlichkeit des Fehlers ergibt sich daraus, daß er in 
§ 214 Abs. 2 oder 3 BauGB nicht ausdrücklich als unbeachtlich bezeichnet ist. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 284; vgl. auch Battis, in: Bat-
tis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 8. Aufl. 2002, Vor-
bem. §§ 214-216, Rdnr. 2. 

Die Gemeinde dürfte allerdings die Möglichkeit haben, nach einem rechtsgültigen 
Abschluß des Durchführungsvertrages den Satzungsbeschluß in einem ergän-
zenden Verfahren nach § 215 a Abs. 1 BauGB zu wiederholen und dadurch den 
Fehler zu beheben. 
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Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 285; vgl. auch Schmidt, NVwZ 2000, S. 977. 

Ein unwirksamer vorhabenbezogener Bebauungsplan kann dagegen nicht in ei-
nen wirksamen Bebauungsplan umgedeutet werden. Dies gilt auch dann, wenn 
der vorhabenbezogene Bebauungsplan trotz der Regelung des § 12 Abs. 3 S. 2 
BauGB nur Festsetzungen nach den Katalogen des § 9 BauGB und der BauNVO 
trifft und damit den gleichen Inhalt wie ein Bebauungsplan hat. Die fehlende Um-
deutungsmöglichkeit ergibt sich daraus, daß Bebauungspläne keine Rechtsge-
schäfte i.S.v. § 140 BGB sind, der mutmaßliche Wille der Gemeinde schon we-
gen der Regelung in § 12 Abs. 6 BauGB (Regelaufhebung) einer Umdeutung 
zuwiderläuft und es für eine Umdeutung von Bebauungsplänen an einer gesetzli-
chen Grundlage fehlt, die z.B. mit § 47 VwVfG vergleichbar wäre.  

Vgl. nur Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 
1998, § 12 Rdnr. 10. 

d) Wirksamwerden des Durchführungsvertrages 

Von dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zu unterscheiden ist die Frage, zu 
welchem Zeitpunkt der Vertrag rechtlich wirksam wird. Auch ohne ausdrückliche 
Regelung wird der Durchführungsvertrag in der Regel erst wirksam, wenn der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan in Kraft getreten oder eine bestandskräftige 
Baugenehmigung nach § 33 BauGB erteilt worden ist. 

Vgl. Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/ 
Krautzberger, BauGB, § 12 Rdnr. 99. 

Hiervon ausgenommen sind jedoch Regelungen über die Tragung der Planungs-
kosten. Diese verbleiben nach der Grundstruktur des § 12 Abs. 1 BauGB auch 
dann beim Vorhabenträger, wenn der vorhabenbezogene Bebauungsplan schei-
tert, es sei denn, im Durchführungsvertrag ist ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart. 

6. Durchführungsvertrag und Satzung 

a) § 2 Abs. 3 BauGB 

Nach § 2 Abs. 3 BauGB besteht auf die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder 
Aufhebung eines Bauleitplans oder einer sonstigen städtebaulichen Satzung kein 
Anspruch, wobei ein solcher Anspruch auch nicht durch Vertrag begründet wer-
den kann. Diese Vorschrift findet auch auf den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Anwendung. Danach kann der Abschluß des Durchführungsvertrages kei-
nen Anspruch des Vorhabenträgers auf einen Satzungsbeschluß der Gemeinde 
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan begründen. 
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Vgl. nur Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielen-
berg/Krautzberger, BauGB, § 12 Rdnr. 120. 

Auch im Verfahren der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
kann die Abwägung u.U. als einzig rechtmäßiges Ergebnis zur Ablehnung des 
Vorhabens führen. 

Vgl. nur Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 286. 

b) Durchführungsvertrag und Abwägung 

Durch den Abschluß des Durchführungsvertrages wird zwar der Satzungsbe-
schluß der Gemeinde nicht vorweggenommen. 

Vgl. zu den Voraussetzungen einer Vorabbindung 
BVerwG, U. v. 05.07.1974 - 4 C 50.72 -, BVerwGE 
45, S. 309, 321. 

Der Durchführungsvertrag ist aber Bestandteil des Abwägungsmaterials für 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und damit eine gesetzlich vorgesehene 
Bestätigung, daß der Abwägungsvorgang nicht „auf sozusagen planerisch freiem 
Feld“ stattfindet.  

Vgl. OVG Münster, U. v. 07.02.1997 - 7 a D 
134/95.NE - NVwZ 1997, S. 697; Quaas, in: 
Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, § 12 Rdnr. 24; 
Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 287. 

Die entscheidende Frage lautet, mit welchem Gewicht der Durchführungsvertrag 
in die Abwägung eingestellt werden kann und darf. Hierzu wird teilweise die Auf-
fassung vertreten, aus der gemeindlichen Vertragsunterzeichnung lasse sich 
auch eine Gewichtungsvorgabe in der Abwägung ableiten. Dies hätte zur Folge, 
daß der Durchführungsvertrag eine vom Gesetz vorgesehene teilweise Vorab-
bindung darstellen würde. 

So Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 287. 

Ein solcher relativer Vorrang des Durchführungsvertrages in der Abwägung läßt 
sich dem Gesetz jedoch nicht entnehmen.  

Vgl. nur Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielen-
berg/Krautzberger, BauGB, § 12 Rdnr. 111. 

Die Grenze zwischen einer zulässigen Gewichtung des Durchführungsvertrages 
und einer unzulässigen Vorwegbindung der Gemeinde verläuft in gleicher Weise 
wie bei vorgeschalteten tatsächlichen oder rechtlichen Bindungen im „normalen“ 
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Bebauungsplanverfahren. Eine unzulässige Verkürzung der Interessenabwägung 
des Gemeinderats beim abschließenden Satzungsbeschluß liegt danach insbe-
sondere dann vor, wenn sich die Gemeinde den Vorstellungen des Vorhabenträ-
gers in einer Weise unterordnet, daß sie nur noch als dessen Vollzugsinstanz 
erscheint.  

Vgl. Reidt, BauR 1998, S. 909, 916 m.w.N. 
 

Praxistip: 

Zur Vermeidung von Abwägungsfehlern sollte der Durchführungsvertrag in der 
Abwägung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans nicht zu stark gewichtet 
werden und erst recht nicht in dem Abwägungsprotokoll als ausschlaggebender 
Grund für den Satzungsbeschluß bezeichnet werden. 

c) Widerspruchsfreiheit 

Durchführungsvertrag und vorhabenbezogener Bebauungsplan dürfen sich nicht 
widersprechen.  

Vgl. Krautzberger, in: Battis/Krautzberger/Löhr, 
BauGB, 8. Aufl. 2002, § 12 Rdnr. 17. 

Nur so läßt sich eine bebauungsplankonforme Zielverwirklichung erreichen. Um 
die nach § 12 Abs. 1 S. 1 BauGB erforderliche Widerspruchsfreiheit zu gewähr-
leisten, ist es empfehlenswert, den Durchführungsvertrag erst unmittelbar vor 
dem Satzungsbeschluß über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan abzu-
schließen. Ist der Durchführungsvertrag bereits in einem frühen Verfahrensstadi-
um abgeschlossen worden und führen Anregungen der Träger öffentlicher Be-
lange oder Privater zu einer Änderung des Vorhaben, so ist der Durchführungs-
vertrag vor dem Satzungsbeschluß entsprechend anzupassen. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 290 f. 

Nach dem Satzungsbeschluß ist eine von den Festsetzungen des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans abweichende Änderung des Durchführungsvertrages 
möglich, soweit dem Vorhabenträger in zulässiger Weise eine hiermit korrespon-
dierende Befreiung nach § 30 Abs. 2 i.V.m. § 31 Abs. 2 BauGB erteilt wird. 

d) Verlagerung der Konfliktbewältigung in den Durchführungsvertrag 

Nicht selten streben Vorhabenträger und Gemeinde an, bestimmte Regelungen 
nicht in dem Vorhaben- und Erschließungsplan als Bestandteil der Satzung zu 
treffen, sondern lediglich in dem Durchführungsvertrag. Eine solche Überlegung 
liegt z.B. dann nahe, wenn nach der Offenlage eine Planänderung angezeigt ist, 
zugleich aber eine erneute Offenlage vermieden werden soll. 
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Vgl. Thurow, UPR 2000, S. 16, 19. 

Ein zulässiges Mittel einer Verlagerung der Konfliktbewältigung können nur sol-
che Regelungen sein, für die eine Bindung der Baugenehmigungsbehörde nicht 
erforderlich ist. Regelungen, die für die Baugenehmigungsbehörde bindende 
Wirkung haben sollen, müssen in den Vorhaben- und Erschließungsplan als Be-
standteil der Satzung aufgenommen werden. Vereinbarungen im Durchführungs-
vertrag begründen hingegen grundsätzlich nur Rechte und Pflichten im Verhältnis 
zwischen den Vertragsparteien.  

Vgl. VGH Baden-Württemberg, B. v. 25.11.1996 -8 
S 1151/96 - NVwZ 1997, S. 699, 700; Bielenberg, 
ZfBR 1996, S. 6, 10; Krautzberger, in: 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, 
§ 12 Rdnr. 119. 

Zu dem nicht in den Durchführungsvertrag verlagerbaren Mindestinhalt des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans gehören danach in Anlehnung an § 30 Abs. 1 
BauGB insbesondere Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen 
Nutzung, die überbaubare Grundstücksfläche, die Bauweise und die öffentlichen 
Erschließungsflächen, wobei allerdings nach § 12 Abs. 3 S. 2 BauGB keine Bin-
dung an den Katalog der Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 BauGB i.V.m. der 
BauNVO besteht.  

Vgl. Thurow, UPR 2000, S. 16, 19. 

Regelungen, die nicht zum Mindestinhalt des Vorhaben- und Erschließungsplans 
zählen, können dagegen ohne weiteres in den Durchführungsvertrag verlagert 
werden. Für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen ist dies in § 1 a Abs. 3 
S. 3 BauGB ausdrücklich vorgesehen. Praktisch bedeutsam ist vor allem die 
Frage, ob Festlegungen zu passiven Lärmschutzmaßnahmen ebenfalls aus-
schließlich im Durchführungsvertrag vereinbart werden können. Dies hat die 
Rechtsprechung in Anlehnung an die Grundsätze zur Verlagerung der Konfliktlö-
sung aus dem Bauleitplanverfahren auf das nachfolgende Baugenehmigungsver-
fahren (vgl. hierzu BVerwG, NJW 1995, S. 2572) in mehreren Fällen angenom-
men.  

Vgl. VGH Baden-Württemberg, B. v. 25.11.1996 - 
8 S 1151/96 - NVwZ 1997, S. 699, 700; OVG Mün-
ster, U. v. 07.02.1997 - 7 a D 134/95 NE - NVwZ 
1997, S. 697; OVG Münster, U. v. 16.10.1997 - 11 
a D 116/96.NE -, NVwZ-RR 1998, S. 632, 635 f.  

Die Verlagerungsmöglichkeit begründet die Rechtsprechung u.a. damit, die ver-
tragliche Bindung zwischen Gemeinde und Vorhabenträger stelle die Einhaltung 
und Durchsetzbarkeit der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen ausreichend 
sicher. Dies überzeugt jedoch nur dann, wenn die entsprechenden Regelungen 
zugleich als Vertragsbestimmungen zugunsten der betroffenen Nachbarn ausge-
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legt werden und diesen damit ein selbständiges einklagbares Recht auf Durch-
führung der erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen auf ihrem Grundstück zuge-
billigt wird. 

 

D. Vertragsmanagement 

I. Begriff des Vertragsmanagements 

1. Elemente des Vertragsmanagements 

Das Vertragsmanagement erfolgt projektvorbereitend sowie projektbegleitend 
und übernimmt als Element des Projektmanagements (hier: des kommunalen 
Flächenmanagements) einzelne Projektmanagementfunktionen. Nach der DIN 
69905 ist das Vertragsmanagement ein „Aufgabengebiet innerhalb des Projekt-
managements zur Steuerung der Gestaltung des Abschlusses, der Fortschrei-
bung und der Abwicklung von Verträgen zur Erreichung der Projektziele“. In ähn-
licher Weise definiert Heussen, daß das Vertragsmanagement alle planerischen 
und organisatorischen Tätigkeiten umfaßt, die dazu dienen, einen Vertrag zu 
gestalten und zu realisieren. 

Vgl. Heussen, in: ders. (Hrsg.), Handbuch Ver-
tragsverhandlung und Vertragsmanagement, 
2. Aufl. 2002, S. 15. 

Als Teil des kommunalen Flächenmanagements erfordert das Vertragsmanage-
ment eine integrierte Lösung wirtschaftlicher, technischer, rechtlicher und politi-
scher Probleme, bei deren Bewältigung auch organisatorische, strategische und 
kommunikative Aspekte zu berücksichtigen sind. Je komplexer die Aufgabenstel-
lung ist, desto eher lassen sich die Probleme nur durch ein sorgfältig ausgewähl-
tes fachübergreifendes Projektteam bewältigen. Ein solches Projektteam setzt 
sich in der Regel aus Planer, Jurist, Projektentwickler und ggfs. weiteren Fach-
leuten zusammen. Wesentliche Erfolgsbedingung für eine solche Projektgruppe 
ist, daß die einzelnen Fachleute bereit und in der Lage sind, eng und kooperativ 
zusammenzuwirken und gemeinsame integrierte Lösungen zu erarbeiten. Dies 
setzt voraus, daß die einzelnen Beteiligten sich nicht darauf beschränken, ihren 
eigenen Fachbeitrag zu leisten. 

Vgl. zu einer solchen fachübergreifenden Zusam-
menarbeit allgemein Heussen, in: ders. (Hrsg.), 
Handbuch Vertragsverhandlung und Vertragsma-
nagement, 2. Aufl. 2002, S. 70 ff. 
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Nach Heussen setzt sich das Vertragsmanagement allgemein aus 5 Elementen 
zusammen:  

• Vertragsplanung, 

• Vertragsdesign, 

• Vertragsverhandlung, 

• Vertragsdurchführung, 

• Vertragscontrolling. 

Vgl. hierzu im einzelnen Heussen, in: ders. (Hrsg.), 
Handbuch Vertragsverhandlung und Vertragsma-
nagement, 2. Aufl. 2002, S. 15 ff., 27 ff. 

Für das Vertragsmanagement als Teil des kommunalen Flächenmanagements 
im Rahmen einer kooperativen Baulandentwicklung und –erschließung werden 
nachfolgend insbesondere die Elemente der Vertragsplanung (Vertragsmanage-
ment als Teil des kommunalen Flächenmanagements, die städtebauliche Kalku-
lation, realistische Einschätzung der eigenen Verhandlungsposition) sowie die 
Erfolgsbedingungen der Verhandlungsführung einschließlich der Besonderheiten 
beim Abschluß städtebaulicher Verträge näher beleuchtet. Im Unterschied zum 
Vertragsmanagement im Rahmen des zivilen Baurechts liegt der Schwerpunkt 
des Vertragsmanagements beim Abschluß städtebaulicher Verträge nicht in der 
laufenden Überwachung der Vertragserfüllung. Die Elemente der Vertragsdurch-
führung und des Vertragscontrollings bleiben hier deshalb ausgespart.  

2. Vertragsmanagement und Vertragsgestaltung 

Im Unterschied zum Vertragsmanagement handelt es sich bei der Vertragsge-
staltung um eine primär juristische Aufgabenstellung. Die Vertragsgestaltung 
dient neben der Zweckverwirklichung in erster Linie dazu, die angestrebten 
Regelungen in eine rechtssichere Form zu „gießen“, um etwaige spätere 
gerichtliche Auseinandersetzungen bereits im Vorfeld zu vermeiden. 

Vgl. Heussen, in: ders. (Hrsg.), Handbuch Ver-
tragsverhandlung und Vertragsmanagement, 
2. Aufl. 2002, S. 15; Langenfeld, Vertragsgestal-
tung, 2. Aufl. 1997, Rdnr. 10: Zweckverwirklichung 
und Störfallvorsorge. 

Die einzelnen rechtlichen Regelungen sollten einerseits möglichst rechtlich ein-
deutig formuliert werden. Andererseits müssen gerade die Formulierungen von 
sensiblen Punkten von allen Vertragspartnern akzeptiert werden. Dies führt nicht 
selten zu Kompromißformulierungen, die auch strategisch plazierte Ungenauig-
keiten einschließen können. 
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Idealtypisch baut die Vertragsgestaltung gewissermaßen auf dem bereits ausge-
handelten Verhandlungsergebnis auf. In der Praxis besteht zwischen Vertrags-
management und Vertragsgestaltung jedoch eine enge Wechselwirkung. Auf-
grund dieser engen Verzahnung beschränkt sich eine qualifizierte projektvorbe-
reitende und projektbegleitende Rechtsberatung in der Regel nicht auf die reine 
Vertragsgestaltung, sondern erstreckt sich auch auf den Bereich des Vertrags-
managements. Je stärker dies der Fall ist, umso stärker ist ein fachübergreifen-
der Ansatz erforderlich. 

II. Vertragsmanagement als Teil des kommunalen Flächenmanage-
ments 

1. Vorausschauendes kommunales Flächenmanagement in Zeiten knapper 
Haushaltskassen 

Das kommunale Vertragsmanagement beim Abschluß städtebaulicher Verträge 
ist Teil des kommunalen Flächenmanagements. Günstige Rahmenbedingungen 
des kommunalen Flächenmanagements bilden eine wesentliche Voraussetzung 
für den erfolgreichen Abschluß von einzelnen städtebaulichen Verträgen. Zwar 
sind die Ressourcen einer Gemeinde (z.B. ihre finanzielle Ausstattung mit Per-
sonal- und Sachmitteln) von vornherein begrenzt. So beschränken sich viele 
Gemeinden auch heute noch darauf, lediglich im Einzelfall auf Antrag reaktiv tätig 
zu werden. Damit verbunden sind häufig Defizite bei der Information, der Kom-
munikation, der Koordination, der Kooperation und der Organisation.  

Vgl. Schäfer/Neubauer/Bernhart, in: Ministerium 
für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr (Hrsg.), 
Flächenmanagement in Brandenburg, 2. Aufl. 
1999, S. 119.  

In Zeiten knapper Haushaltskassen werden die kommunalen Handlungsmöglich-
keiten zusätzlich noch eingeschränkt. Gleichwohl lassen sich häufig auch auf der 
Grundlage vorhandener knapper Mittel verbesserte Rahmenbedingungen schaf-
fen, die neue Handlungsspielräume eröffnen.  

Durch ein vorausschauendes kommunales Flächenmanagement können organi-
satorische Mängel auch in Zeiten knapper Haushaltskassen weitgehend behoben 
werden. Je enger der Gemeinderat und die Verwaltung dabei zusammenwirken, 
desto größer sind die Optimierungsmöglichkeiten. Je nach Fallkonstellation ha-
ben insbesondere folgende Rahmenbedingungen Einfluß auf das Vertragsmana-
gement: 
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2. Verknüpfung mit der Liegenschaftspolitik und dem Haushaltsrecht 

In vielen Fällen ist die Verknüpfung mit der Liegenschaftspolitik, den haushalts-
rechtlichen Regelungen und der mittelfristigen Investitionsplanung eine wesentli-
che Voraussetzung für ein erfolgreiches Vertragsmanagement. Dies gilt häufig in 
den Fällen, in denen die Gemeinde die Initiative für eine vorsorgende Baulandpo-
litik ergreift. Eine Verknüpfung mit der Liegenschaftspolitik kann aber auch bei 
Projekten von Bedeutung sein, die von einem Eigentümer oder Investor an die 
Gemeinde herangetragen werden, etwa wenn für ein privates Vorhaben Aus-
gleichsflächen außerhalb des Plangebiets benötigt werden. 

Vertragsmanagement und Liegenschaftspolitik können insbesondere durch Ein-
richtung eines sogenannten revolvierenden Bodenfonds miteinander verknüpft 
werden, dessen Verwaltung beispielsweise einer kommunalen Entwicklungsge-
sellschaft übertragen werden kann. Bei diesem Bodenfonds handelt es sich um 
ein wirtschaftlich selbständiges Sondervermögen, in das alle im Eigentum der 
Gemeinde stehenden Grundstücke eingebracht werden, die nicht unmittelbar für 
die Erfüllung kommunaler Aufgaben benötigt werden. Auch Flächenpools für be-
sondere Zweckbestimmungen können hierin einbezogen werden (z.B. Aus-
gleichsflächenpools). 

Vgl. Schäfer/Lau/Specovius, in: Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (Hrsg.) 
Baulandbereitstellung, bodenpolitische Grundsatz-
beschlüsse, 2001, S. 37. 

Die Gefahr eines unkoordinierten Neben- oder sogar Gegeneinander von Boden-
fonds einerseits und Grundstücks-/Gebäudemanagements für die von der Ver-
waltung eigengenutzten Immobilien andererseits kann am besten dadurch ver-
mieden werden, daß die einzelnen Fachressorts frühzeitig in die Strategie einge-
bunden werden.  

Vgl. DST-Positionspapier, 2001, S. 9. 

Aufgabe des Bodenfonds ist ein gezielter An- und Verkauf von Grundstücken, 
der sich strategisch an den stadtentwicklungspolitischen und fiskalischen 
Zielen der Gemeinde orientiert. So kann z.B. der Ankauf eines städtebaulich 
exponierten ehemaligen Kasernengeländes in Betracht kommen, sofern eine 
städtebauliche Kalkulation ergibt, daß das Grundstück mit Gewinn weiterveräu-
ßert werden kann. Meistens ist hierfür die Schaffung von Baurecht für eine hö-
herwertige Nutzung erforderlich. Die Höhe des Ankaufspreises richtet sich u.a. 
nach der Zuordnung des Rückbau-, Entsorgungs- und Altlastenrisikos sowie 
nach der Gewinnverteilung bei einer etwaigen bebauungsplanbedingten Wert-
steigerung der Flächen. Im Rahmen eines anschließenden Erwerberauswahlver-
fahrens können neben- oder nacheinander etwa folgende Vergabekriterien he-
rangezogen werden:  
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• die Höhe des Kaufpreises unter bestimmten Kaufvertragsbedingungen,  

• die finanzielle Bonität des Investors,  

• die Qualität des Nutzungs- und Erschließungskonzeptes (inkl. Nutzungsmix, 
Andienungs- und Parkierungskonzept) bei bestimmten Vorgaben und  

• die Qualität des Betreiberkonzepts. 

Ähnliche Chancen bieten sich oft beim Erwerb von brachliegenden ehemaligen 
Gewerbeflächen in teilweise besten innerstädtischen Lagen im Falle einer Insol-
venz, einer Betriebsverlagerung oder einer Bereinigung des Portfolios im Hinblick 
auf betrieblich nicht mehr notwendige Flächen. Gleiches gilt für den Erwerb von 
Bahnflächen für bahnfremde Nutzungen.  

Vgl. zum hiermit verbundenen Sonderproblem der 
Entwidmung BVerwG, U. v. 16.12.1988 – 4 C 
48.86 -, BVerwGE 81, S. 111; BVerwG, B. v. 
27.04.1998 – 4 B 33.98 -, NVwZ-RR 1998, S. 542. 

Für die Weiterveräußerung sollten auch hier konkrete Vergabekriterien aufge-
stellt werden. 

Dagegen sollten bei der Bereitstellung von „bezahlbaren Grundstücken“ im Rah-
men von Einheimischenmodellen für Wohn- und Gewerbegrundstücke vom Ge-
meinderat abstrakt-generelle Vergaberichtlinien bzw. Verbilligungsgrundsätze 
verabschiedet werden. 

Auch außerhalb von revolvierenden Bodenfonds kann es sinnvoll sein, Einnah-
men aus bestimmten Grundstücksverkäufen nicht dem allgemeinen Haushalt 
zufließen zu lassen, sondern zweckgebunden weiterzuverwenden. 

Vgl. Schäfer/Lau/Specovius, in: Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (Hrsg.) 
Baulandbereitstellung, bodenpolitische Grundsatz-
beschlüsse 2001, S. 37. 

Außerdem bietet es sich an, bestimmte Entwicklungsvorhaben mit höherer Priori-
tät in die mittelfristige Investitionsplanung aufzunehmen, wie dies z.B. in Mün-
chen gehandhabt wird. 

Vgl. Schäfer/Lau/Specovius, in: Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
(Hrsg.), Baulandbereitstellung, bodenpolitische 
Grundsatzbeschlüsse, 2001, S. 38. 
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3. Qualifizierung der Arbeitsmethodik 

a) Städtebauliche Kalkulation 

Die städtebauliche Kalkulation spielt für die finanzielle Grundlage des Vertrags-
managements sowie für die Transparenz und die Akzeptanz bei den Vertrags-
partnern eine zentrale Rolle.  

Vgl. Schäfer/Lau/Specovius, in: Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
(Hrsg.), Baulandbereitstellung, bodenpolitische 
Grundsatzbeschlüsse, 2001, S. 40. 

Ihre Grundlagen werden deshalb in einem gesonderten Kapitel vorgestellt.  

b) Einsatz systematischer Analyse- und Bewertungsgrundlagen 

Zur besseren Beurteilung und Steuerung der Bauland- und Siedlungsentwicklung 
können u.a. flächendeckende digitale Baulandkataster gem. § 200 Abs. 3 BauGB 
sowie Baulückenprogramme erstellt und ständig fortgeschrieben werden. 

Vgl. Schmidt/Eichstaedt, Das Baulandkataster. 
Handlungsanleitung für die Praxis, 2000, mit zahl-
reichen Beispielsnachweisen. 

In diesen Zusammenhang gehört auch die Entwicklung von Flächenbilanzen. 

Vgl. DST-Positionspapier, 2001, S. 3 f. 

c) Zusammenarbeit mit dem Gutachterausschuß für die Wertermittlung 

Bei vielen Baulandentwicklungsprojekten spielen Wertermittlungsfragen eine 
wichtige Rolle. Dies gilt etwa im Rahmen von gemeindlichen Aufkauf- oder Zwi-
schenerwerbsmodellen. Gerade bei dem Ankauf von Konversionsflächen (ehe-
malige Kasernenflächen, Bahngrundstücke oder innerstädtische Gewerbebra-
chen) stellt die zu erwartende bebauungsplanbedingte Wertsteigerung je nach 
Vertragsgestaltung ein wichtiges Kriterium für die Höhe des Kaufpreises bzw. für 
die Höhe der zu entrichtenden Folgekosten dar, die Voraussetzung oder Folge 
des Vorhabens sind. Wertermittlungsfragen werden daneben im Rahmen von 
städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen oder städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahmen aufgeworfen. In derartigen Fällen ist es oft sinnvoll, den Gutachter-
ausschuß bereits frühzeitig zu informieren und zu konsultieren. 

4. Anforderungen an die Mitarbeiter der Verwaltung 

Ein vorausschauendes kommunales Flächenmanagement stellt auch neue An-
forderungen an die Qualifikation und die Ausbildung der Mitarbeiter. Eine sach-
gerechte Projektdurchführung setzt u. a. voraus, daß sich die beteiligten Mitarbei-
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ter auch in die Situation des privaten Vorhabenträgers hineinversetzen können. 
Hierzu benötigen sie Kenntnisse über die Arbeitsweisen, Denkweisen, Kalkulati-
onsgrundlagen und -ziele der privaten Partner. 

Vgl. Beckmann/Witte, in: Ministerium für Städtebau 
und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hrsg.), Stadtentwicklung, Neue 
Kooperationsformen und Partnerschaften, 2000, 
S. 24, die darauf hinweisen, daß umgekehrt auch 
die privaten Partner Kenntnisse und Erfahrungen 
über öffentlich-rechtliche Grundlagen, Zuständig-
keiten/Kompetenzen, Entscheidungsabläufe, Ver-
fahrenserfordernisse, Öffentlichkeitsbeteiligung 
etc. benötigen. 

Häufig ist es erst auf dieser Grundlage möglich, 

• vorhandene, tiefwurzelnde Vorurteile gegenüber Investoren „aufzubrechen“, 

• zu erkennen, daß den Gewinnchancen des Vorhabenträgers auch entspre-
chende Verlustrisiken gegenüberstehen, 

• nachzuvollziehen, daß der Vorhabenträger zur Finanzierung des Gesamtpro-
jekts oft auf die rasche Vermarktung eines ersten Teilabschnitts angewiesen 
ist, 

• ein realistisches Maß an Vertrauen gegenüber den Investoren zu entwickeln, 

• die Mischung von „Zuckerbrot und Peitsche“, d. h. von Entgegenkommen auf 
der einen Seite sowie Drohungen und Einschüchterungen des Vorhabenträ-
gers auf der anderen Seite („Sonst stirbt das Projekt“), richtig einzuschätzen 
und 

• ein Gespür dafür zu entwickeln, zu welchem Zeitpunkt und zu welchen The-
men der Investor nachzuverhandeln versucht (z.B. an Stelle von 5.000 m² 
Verkaufsfläche inkl. 5 % innenstadtrelevante Randsortimente sollen plötzlich 
5.000 m² Verkaufsfläche + 1.500 m² Verkaufsfläche für den Werkverkauf + 
5 % innenstadtrelevantes Randsortiment ausgewiesen werden). 

Ferner ist gerade bei städtebaulichen Großprojekten (z.B. bei der Entwicklung 
von gewerblich-industriellen Brachflächen, von militärischen Konversionsflächen, 
von entbehrlichen Flächen der Deutsche Bahn AG, der Deutsche Post AG oder 
der Deutsche Telekom AG) aufgrund der Komplexität der Vorhaben eine interak-
tive und interdisziplinäre projektorientierte Bearbeitung nötig, die häufig zusätz-
lich unter erheblichem Zeitdruck steht. 

Vgl. Beckmann/Witte, in: Ministerium für Städtebau 
und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hrsg.), Stadtentwicklung, Neue 
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Kooperationsformen und Partnerschaften, 2000, 
S. 24. 

Dies erfordert insbesondere einen Abbau von Ressortdenken und eine Orientie-
rung auf ein Projektdenken. Veranschaulichen läßt sich dies anhand der Stadt-
planung. Im Rahmen der traditionellen Angebotsplanung war die Frage der Wirt-
schaftlichkeit von Vorhaben eher zweitrangig. Bei einem umsetzungsorientierten 
kommunalen Flächenmanagement gewinnt dagegen die Frage der Wirtschaft-
lichkeit und Finanzierbarkeit eines Projekts zentrale Bedeutung. Durch die gege-
benen wirtschaftlichen Zwänge wird der städtebauliche Gestaltungsspielraum 
nicht unerheblich eingeschränkt. Dies erfordert einen Wandel der bestehenden 
„Planungskultur“ der Gemeinden in die Richtung, daß in partnerschaftlichem Zu-
sammenwirken für beide Seiten Vorteile entstehen. Dagegen kann es in der Re-
gel auch nicht im Interesse eines Projekts liegen, daß sich die Stadtplanung den 
wirtschaftlichen Projektzielen vollständig unterordnet und sich unter Verzicht auf 
städtebauliche Qualität auf die Vermittlung von „Deals“ beschränkt. Gerade bei 
großen Konversionsflächen ist es die Aufgabe der Stadtplanung, nicht die Ent-
wicklung des Gesamtareals aus den Augen zu verlieren, während sich der 
Vorhabenträger oft gerne auf einzelne, einfach und schnell zu vermarktende „Fi-
letstücke“ fokussiert. 

Zur projektorientierten Arbeitsweise gehört bei Großvorhaben auch, sich mit dem 
Vorhabenträger auf klare Rahmenvorgaben zu verständigen, die auch ab-
schnittsweise realisiert werden können, und im übrigen ein Höchstmaß an Flexi-
bilität zuzulassen.  

5. Schaffung einer projektbezogenen Organisationsstruktur 

Eine besonders wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Vertragsmanage-
ment ist die Schaffung einer geeigneten projektbezogenen Organisationsstruktur. 
In der Praxis ist gerade dieser Bereich vielfach optimierungsfähig und -bedürftig. 
Dabei ist zwischen der externen Organisationsstruktur beim Zusammenwirken 
mit privaten Vorhabenträgern und der (verwaltungs-) internen Organisations-
struktur zu unterscheiden. Allerdings gibt es in beiden Bereichen kein Patentre-
zept, das für sämtliche Gemeinden und Projekte gleichermaßen geeignet ist. 

a) Externe Organisationsstruktur beim Zusammenwirken mit privaten Vorhaben-
trägern 

aa) Informelles Zusammenwirken 

Bei überschaubaren und eher konfliktfrei erscheinenden Projekten in kleineren 
Gemeinden genügt in der Regel ein informelles Zusammenwirken zwischen Ge-
meinde und Vorhabenträger. Dadurch wird eine flexible Abwicklung ermöglicht. 
Dagegen ist eine förmliche Organisationsstruktur bei derartigen Vorhaben meist 
ineffektiv, da der Aufwand außer Verhältnis zum Nutzen stünde.  
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bb) Einrichtung einer gemeinsamen Lenkungsgruppe 

Mit zunehmender Größe, Komplexität und Konfliktanfälligkeit eines Projekts sind 
eine formelle Organisation und Abwicklung sinnvoll. Hierfür bedarf es einer mög-
lichst klaren Verantwortungs-, Ablauf- und Aufbaustruktur. Als geeignete Organi-
sationsform kommt insbesondere die Einrichtung einer gemeinsamen Lenkungs-
gruppe zur Steuerung der Vorbereitung und Durchführung in Betracht. Für die 
Funktionsfähigkeit einer Lenkungsgruppe sind insbesondere folgende Voraus-
setzungen erforderlich: 

• die Entscheidungskompetenzen der Lenkungsgruppe müssen präzise festge-
legt sein; 

• die Vertreter der einzelnen Partner sollten „aufgabenangepaßte Prokura“ ha-
ben, um notwendige Vorentscheidungen im Sinne des Projektfortschritts tref-
fen zu können; 

• zu der Entscheidungsebene des jeweiligen Partners ist eine unmittelbare 
Rückkoppelungsmöglichkeit erforderlich; 

• um fehlende oder wechselnde politische Vorgaben zu vermeiden, ist eine 
kontinuierliche enge Abstimmung mit den politischen Entscheidungsträgern 
erforderlich; 

• zur Wahrung einer einheitlichen Informationsgrundlage ist ein geeignetes 
Informations- und Berichtssystem einzurichten; 

• die Erledigung der festgelegten Aufgaben innerhalb der vereinbarten Zeit ist 
fortlaufend zu überprüfen; 

• bei arbeitsintensiven „heißen“ Phasen ist zu überlegen, ob in regelmäßigen 
Abständen institutionalisierte Besprechungsrunden (sog. jour fixe) stattfinden 
oder ob Besprechungen nur bei Bedarf einberufen werden.  

Vgl. Schäfer/Neubauer/Bernhard, in: Ministerium 
für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des 
Landes Brandenburg (Hrsg.), Flächenmanagement 
in Brandenburg, 2. Aufl. 1999, S. 128 ff.; Beck-
mann/Witte, in: Ministerium für Städtebau und 
Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hrsg.), Stadtentwicklung, Neue Koope-
rationsformen und Partnerschaften, 2000, S. 24. 

Um die unterschiedlichen und zum Teil erheblich konkurrierenden oder konfligie-
renden Interessenlagen, Mentalitäten und Handlungsphilosophien zu einem für 
alle Beteiligten akzeptablen Ausgleich zu bringen, empfiehlt es sich in vielen Fäl-
len für beide Seiten, Moderatoren einzusetzen. Dies gilt besonders bei komple-
xen und konfliktträchtigen Großprojekten. Meist ist es sinnvoll, die Moderatoren-
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funktion externen privaten Dienstleistern zu übertragen. Wesentliche Erfolgsbe-
dingungen eines externen Moderators ist jedoch, daß ihm ein interner Koordina-
tor als „Andockstation“ innerhalb der Verwaltung zur Verfügung steht. 

cc) Benennung eines Ansprechpartners 

In den meisten Fällen ist es aus Gründen der Effizienz und der Akzeptanz sinn-
voll, wenn die Gemeinde für ein Projekt einen verantwortlichen Gesprächspartner 
benennt, der die Aufgabe hat, die Abstimmungen mit dem Vorhabenträger, mit 
den einzelnen Fachabteilungen der Verwaltung, mit den Trägern öffentlicher Be-
lange sowie mit der kommunalen Vertretungskörperschaft bzw. den zuständigen 
Ausschüssen begleitend zu koordinieren und sicherzustellen. 

Vgl. Beckmann/Witte, in: Ministerium für Städtebau 
und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Stadtentwicklung, Neue Koopera-
tionsformen und Partnerschaften, 2000, S. 19; 
Schäfer/Lau/Specovius, in: Bundesministerium für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (Hrsg.), Bau-
landbereitstellung, bodenpolitische Grundsatzbe-
schlüsse, 2000, S. 39.  

Dies sollte möglichst der verwaltungsinterne Projektleiter sein. Zu der Aufgabe 
des Ansprechpartners der Gemeinde gehört auch die Koordination, welche Betei-
ligten bei welchen Besprechungen teilnehmen. Erfahrungsgemäß werden einzel-
ne Fachressorts an dem Verfahren nur unvollständig oder sogar nur punktuell 
beteiligt und haben dann entsprechende Informationsdefizite. Um dies jedenfalls 
teilweise zu vermeiden, ist es unverzichtbar, das bereits oben angesprochene 
Informations- und Berichtssystem einzurichten.  

b) Verwaltungsinterne Organisationsstruktur 

Die Gestaltung der Organisationsstruktur beim Zusammenwirken mit privaten 
Vorhabenträgern hat in der Regel auch Rückwirkungen auf die verwaltungsinter-
ne Organisationsstruktur.  

aa) Abwicklung im Rahmen der bestehenden „Linienorganisation“ 

Bei einem informellen Zusammenwirken mit dem privaten Vorhabenträger im 
Rahmen eines überschaubaren Projekts in einer kleineren Gemeinde lassen sich 
die erforderlichen Koordinations- und Kooperationsstrenge eine Projekts in der 
Regel im Rahmen der bestehenden „Linienorganisation“ bewältigen, da es hier 
vor allem auf das Zusammenwirken einiger weniger Personen ankommt. 

Vgl. Schäfer/Lau/Specovius, in: Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
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(Hrsg.), Baulandbereitstellung, bodenpolitische 
Grundsatzbeschlüsse, 2001, S. 38 f. 

bb) Bildung einer fachübergreifenden Projektgruppe 

Ist im Zuge eines komplexen Vorhabens eine Lenkungsgruppe zwischen Ge-
meinde und Vorhabenträger eingerichtet worden, empfiehlt es sich, verwaltungs-
intern eine fachübergreifende Projektgruppe zu bilden. Projektgruppen beste-
hen aus Personen, die für eine begrenzte Dauer die Planung oder Durchführung 
eines Projekts übernehmen. Sie haben für ihren Zuständigkeitsbereich Entschei-
dungsbefugnis. Die einbezogenen Mitarbeiter werden für dieses Aufgabenfeld 
aus der gewohnten „Linienorganisation“ herausgelöst. Für die Funktionsfähigkeit 
einer Projektgruppe sind zunächst die gleichen Voraussetzungen erforderlich wie 
bei einer Lenkungsgruppe. Zusätzlich ist einem Ressort die Federführung zu ü-
bertragen, um eine klare Aufgabenzuweisung sicherzustellen. Welches Ressort 
hierfür am besten geeignet ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, wo-
bei die Federführung u. U. abschnittsweise wechseln kann. Außerdem ist ein 
Projektleiter zu benennen.  

Gerade in Zeiten personeller Engpässe infolge Stellenabbaus ist jeweils genau 
zu prüfen, welche Ressorts mit welchen einzelnen Mitarbeitern in die Projekt-
gruppe einbezogen werden. In vielen Fällen wird es auch sinnvoll sein, externe 
private Dienstleister als Moderator in die verwaltungsinterne projektbezogene 
Organisationsstruktur einzubeziehen.  

Bei großen Flächenentwicklungen kann es ferner zweckmäßig sein, einen we-
sentlichen Teil der Vorbereitung auf kommunal beherrschte Entwicklungsgesell-
schaften zu übertragen. Dies bietet sich vor allem in den Fällen an, in denen die 
Gemeinde nicht nur als Träger der Planungshoheit gefragt ist, sondern auch als 
Grundstückseigentümer oder als potentieller Betreiber. 

Vgl. Beckmann/Witte, in: Ministerium für Städtebau 
und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Stadtentwicklung, Neue Koopera-
tionsformen und Partnerschaften, 2000, S. 24. 

6. Professionelle Öffentlichkeitsarbeit 

Gerade bei politisch umstrittenen städtebaulichen Großprojekten ist eine profes-
sionelle Öffentlichkeitsarbeit erforderlich, um die nötige Akzeptanz in der Bevöl-
kerung zu gewinnen. Dabei handelt es sich um einen besonders sensiblen Be-
reich. Lehnt sich ein Beteiligter in der Öffentlichkeit „zu weit aus dem Fenster“ 
oder hält er sich umgekehrt zu stark „bedeckt“, führt dies bei dem anderen Ver-
tragspartner häufig zu erheblichen Mißstimmungen. In vielen Fällen ist es des-
halb ratsam, Presseerklärungen, Pressekonferenzen und ähnliches sorgfältig mit 
allen Beteiligten abzustimmen. Die Kunst der Öffentlichkeitsarbeit besteht darin, 
die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zur Verfügung zu stellen. Schließen 
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die Parteien z.B. einen städtebaulichen Vertrag ab, der zu seiner Wirksamkeit 
noch der Zustimmung des Aufsichtsrats des Vorhabenträgers bedarf, sollte der 
Vertragsabschluß in der Regel erst nach dessen Zustimmung der Öffentlichkeit 
bekanntgegeben werden. 

Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören auch Broschüren, in denen die Grundsätze und 
Bedingungen der Baulandentwicklung sowie die dafür vorgesehenen Verfahren 
mit Formularen und Mustern dargestellt werden. 

Vgl. u.a. Landeshauptstadt München (Hrsg.), Die 
sozialgerechte Bodennutzung. Der Münchner 
Weg, 2. Aufl. 2000. 

Als flankierende Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit bietet es sich ferner an, 
regelmäßige Evaluierungen durchzuführen. Diese können dazu beitragen, daß 
die politische Akzeptanz erhöht und Mängel offengelegt werden.  

Vgl. Schäfer/Lau/Specovius, in: Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
(Hrsg.), Baulandbereitstellung, bodenpolitische 
Grundsatzbeschlüsse, 2001, S. 40 mit Anwen-
dungsbeispielen. 

III. Die städtebauliche Kalkulation 

1. Grundlagen der städtebaulichen Kalkulation 

Grundlage einer realistischen städtebaulichen Kalkulation für die Baulandent-
wicklung und -erschließung ist eine Gegenüberstellung der erzielbaren Ein-
nahmen und der Investitionskosten, die auf der Basis einer Vollkostenrech-
nung zu ermitteln sind. Die Phase der Baulandentwicklung und -erschließung 
umfaßt die Bauleitplanung, eine etwa erforderliche Umlegung sowie die Erschlie-
ßung. Sie ist aus Sicht der Gemeinde mit der erstmaligen endgültigen Herstel-
lung der Erschließungsanlagen im Baugebiet abgeschlossen. Aus Sicht des Ei-
gentümers bzw. Investors endet diese Phase mit vollständiger Vermarktung der 
baureifen und erschlossenen Grundstücke. 

Maßgeblicher Zeithorizont für die städtebauliche Kalkulation ist deshalb der 
Zeitpunkt, in dem die erschlossenen und baureifen Grundstücke in dem vorgese-
henen Baugebiet voraussichtlich vollständig vermarktet sein werden. Dabei sind 
die hierfür erzielbaren Einnahmen den Investitionskosten gegenüberzustellen, 
die erforderlich sind, um die Grundstücke zu erschließen und baureif zu machen. 
Zu einer städtebaulichen Kalkulation auf der Basis einer Vollkostenrechnung ge-
hört auch eine an dem zeitlichen Ablauf der Maßnahme orientierte Erlös- und 
Kostenplanung, aus der sich entnehmen läßt, zu welchem Zeitpunkt jeweils wel-
che Kosten oder Einnahmen anfallen. Eine solche Kosten- und Erlösplanung ist 
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die Grundlage für die Ermittlung des Finanzierungsbedarfs und damit der Finan-
zierungskosten. In vielen Fällen können z.B. in den ersten drei Jahren keine Ein-
nahmen angesetzt werden. Ist der Vorhabenträger noch nicht Eigentümer der 
Baugrundstücke, lassen sich die für das Projekt verkraftbaren Kosten des 
Grunderwerbs durch entsprechende Rückrechnung ermitteln. 

Die möglichen Erlöse und Kosten von späteren Hochbaumaßnahmen sind dage-
gen nicht Bestandteil der städtebaulichen Kalkulation für die Baulandentwicklung 
und -erschließung. Je nach dem Projektziel des Eigentümers/Investors kann es 
allerdings sinnvoll sein, zusätzlich auch die Bauausführungsphase für die Hoch-
baumaßnahmen in die Wirtschaftlichkeitsberechnung einzustellen. 

2. Ermittlung der erzielbaren Einnahmen 

a) Ermittlung der Nettobaulandfläche 

Grundlage für die Ermittlung der erzielbaren Einnahmen ist die künftige Netto-
baulandfläche des Baugebiets. Dabei handelt es sich um die Grundstücksflä-
chen, die an bauwillige Dritte veräußert werden können. 

Erster Schritt hierfür ist die Ermittlung der Bruttobaulandfläche. Deren Größe fällt 
in der Regel mit dem räumlichen Geltungsbereich des künftigen Bebauungsplans 
zusammen. 

Als zweiter Schritt sind in methodischer Anlehnung an das Umlegungsverfahren 
(vgl. § 55 Abs. 2 und Abs. 5 BauGB) folgende Flächen auszuscheiden, um das 
Bruttobauland zu ermitteln: 

• Örtliche Verkehrsflächen für Straßen, Wege einschließlich Fuß- und Wohn-
wege und für Plätze sowie für Sammelstraßen, 

• Flächen für Parkplätze, Grünanlagen einschließlich Kinderspielplätze und 
Anlagen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i.S.d. Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, soweit sie nicht schon Bestandteil der vorge-
nannten Verkehrsanlagen sind, sowie für Regenklär- und Regenüberlaufbek-
ken, 

• die im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans gelegenen Flächen 
zum Ausgleich i.S.d. § 1 a Abs. 3 BauGB,  

• sonstige Flächen, für die nach dem Bebauungsplan eine Nutzung für öffentli-
che Zwecke vorgesehen ist.  

In der Praxis werden die vom Bruttobauland abzuziehenden Flächen vereinfacht 
etwa wie folgt zusammengefaßt: 

• Flächen für die innere Erschließung, 
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• Flächen für die äußere Erschließung,  

• Flächen für Grünanlagen einschließlich Flächen für Lärmschutzbereiche. 

Erfahrungswerte zeigen, daß der Anteil des Nettobaulands stark schwanken 
kann. Nach einer Studie des Rationalisierungskuratoriums der Deutschen Wirt-
schaft RKW e.V. liegt der Anteil des Nettobaulands bei wirtschaftlichen Erschlie-
ßungsanlagen in Neubaugebieten bei ca. 70 %. Er kann jedoch auch 65 % oder 
weniger betragen. Für die Szenariobetrachtung im Rahmen der Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung kann in vielen Fällen von einer Flächendifferenzierung zwischen 
62 und 72 % Nettobauland ausgegangen werden. Macht die Gemeinde die Aus-
weisung als Bauland von einem Flächenbeitrag oder der Bereitstellung von Flä-
chen für Folgelasten abhängig, kann der Anteil der verfügbaren Nettobaulandflä-
che auch niedriger liegen. Dies sollte möglichst frühzeitig geklärt werden, um 
eine hinreichend sichere Kalkulationsgrundlage zu erhalten. 

b) Ermittlung des marktgerechten Preises pro m² erschlossenes Nettobauland 

Die Ermittlung eines marktgerechten Preises pro m² erschlossenes Nettobauland 
erfolgt in der Regel in mehreren Stufen. Im Zuge einer Machbarkeitsstudie zu 
Beginn des Verfahrens wird meist erst eine Grobabschätzung vorgenommen. Als 
Quellen hierfür reichen häufig bereits die einschlägigen Bodenrichtwerte der 
Gemeinde sowie Aussagen der Sparkasse und der örtlichen Makler zu den der-
zeitigen Marktpreisen für erschlossene Wohn- bzw. Gewerbegrundstücke. Fakto-
ren wie Marktentwicklung und Konkurrenzprojekte bleiben dagegen in diesem 
Stadium meist noch unberücksichtigt. Durch eine Best-Case und Worst-Case-
Betrachtung kann auf dieser Basis eine Bandbreite des erzielbaren Preises pro 
m² erschlossenes Nettobauland ermittelt werden. In gleicher Weise läßt sich dar-
aus i.V.m. der ermittelten Nettobaulandfläche der Gesamterlös grob abschätzen. 

Die Erlösschätzung ist während des Verfahrens zu verfeinern. Hierfür sind in der 
Regel eigene Marktanalysen des Eigentümers/Investors unabdingbar. Bei einer 
solchen Marktanalyse sind insbesondere die Faktoren Marktentwicklung und 
Konkurrenzprojekte einzustellen. In vielen Regionen ist derzeit ein Käufermarkt 
zu beobachten, bei dem Interessenten zwischen mehreren vergleichbaren Ange-
boten auswählen können. Die Prognose, zu welchem Preis wieviel Grundstücke 
nachgefragt werden, hängt u.a. ab von der Lage des Baugebiets, den möglichen 
Gebäudestrukturen (Einzelhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser, Geschoßwoh-
nungsbau), der Infrastruktur des Baugebiets, der Erschließungssituation, der Ent-
fernung zu Verdichtungsräumen mit vielen Arbeitsplätzen sowie von der Verfüg-
barkeit und den Preisen von Grundstücken in anderen vorhandenen und geplan-
ten Baugebieten der Gemeinde sowie im maßgeblichen Einzugsbereich.  
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3. Ermittlung der Investitionskosten auf der Basis einer Vollkostenrechnung 

a) Faktoren der Investitions-Vollkostenrechnung 

Bei der Ermittlung der Investitionskosten kommt es entscheidend darauf an, daß 
alle Kostenpositionen einschließlich der Finanzierungskosten in realistischer 
Weise in die Rechnung eingestellt werden. Welche einzelnen Faktoren bei der 
Investitions-Vollkostenrechnung zu berücksichtigen sind, läßt sich dem folgenden 
Muster entnehmen. 
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Muster einer Vollkostenrechnung (Quelle: Kommunalentwicklung LEG Baden-
Württemberg GmbH Regionalbüro KSG Karlsruhe) 
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b) Ermittlung der einzelnen Kostenpositionen 

Ein erfahrenes Projektentwicklungsbüro ist in der Lage, die meisten Kostenposi-
tionen aus Erfahrungswerten und Schätzungen mit relativ hoher Genauigkeit 
herzuleiten. Dies gilt insbesondere für die Ermittlung der Erschließungskosten. 

Spezielle Untersuchungen sind dagegen in der Regel für die Ermittlung der Ko-
sten einer etwaigen Altlastensanierung oder der Kosten einer etwaigen Verfül-
lung oder Verdichtung erforderlich. 

4. Zeitliche Erlös-, Kosten- und Finanzplanung 

Für die professionelle Abwicklung eines Baulandentwicklungsprojekts bedarf es 
einer sorgfältigen zeitlichen Erlös-, Kosten- und Finanzplanung, die den gesam-
ten Zeitraum einer Baulandentwicklung und -erschließung bis zur vollständigen 
Vermarktung der baureifen und erschlossenen Grundstücke abdeckt.  

Vgl. Dransfeld, Bodenwirtschaft – die städte-
bauliche Kalkulation, 2002; Geue-
nich/Josten/Teigel, Baulandentwicklung durch Bo-
denmanagement, 2002; Dieterich/Dransfeld, Wirt-
schaftliche Baulandentwicklung unter Kostenbetei-
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ligung von Eigentümer und Investor, Skript zum 
Seminar BW 980012 des Landesverbandes Ba-
den-Württemberg des vhw am 14.05.1998, S. 16. 

Diese – ständig fortzuschreibende – Kalkulation orientiert sich an dem zeitlichen 
Ablauf einer Maßnahme nach einzelnen Planungs- und Bauabschnitten. Wie eine 
solche Kalkulation aussieht, läßt sich dem folgenden Muster entnehmen, wobei 
diese Aufstellung nicht nur für ein einzelnes Jahr, sondern für sämtliche Jahre bis 
zum voraussichtlichen Abschluß des Projekts vorzunehmen ist. 

 



 327
 
 

Muster einer Erlös-, Kosten und Finanzplanung 2001 (Quelle: Kommunalentwick-
lung LEG Baden-Württemberg GmbH Regionalbüro KSG Karlsruhe) 
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Ein weiterer wichtiger Aspekt des Kosten- und Finanzmanagements liegt darin, 
daß sich die Kosten nach Projektfortschritt immer weniger beeinflussen lassen. 
Dies hat zur Folge, daß die Rentabilität eines Projekts möglichst frühzeitig si-
chergestellt werden sollte, weil es in späteren Verfahrensstadien immer schwerer 
wird, erfolgreich „gegenzusteuern“. 

5. Dynamische Betrachtung (Barwertmethode) 

Neben der bisher beschriebenen, eher statischen Betrachtung kommt auch eine 
dynamische Betrachtung im Wege der sogenannten Barwertmethode in Betracht. 
Das Grundprinzip der Barwertmethode besteht in der Abzinsung von Einnahmen 
und Ausgaben auf einen fixierten Zeitpunkt. 

Vgl. Falk (Hrsg.), Fachlexikon Immobilienwirt-
schaft, 2. Aufl. 2000, S. 78. 

Bei der Baulandentwicklung und -erschließung ist dies der Zeitpunkt, zu dem die 
baureifen und erschlossenen Grundstücke voraussichtlich vollständig vermarktet 
sein werden. Die Barwertmethode ermöglicht es dem Vorhabenträger, durch die 
Abzinsung der jährlichen Beträge mit einem festgelegten Diskontierungssatz ver-
schiedene Szenarien miteinander zu vergleichen. Dadurch können mögliche 
Veränderungen im Projekt beurteilt werden, z.B. früherer Verkauf der Grundstük-
ke als geplant zu reduzierten Preisen. Die Höhe des Kapitalwertes entscheidet 
über die einzelnen Alternativen.  

 
IV. Realistische Einschätzung der eigenen Verhandlungsposition 

1. Planungshoheit der Gemeinde 

Wesentliche Bedingung für ein erfolgreiches Vertragsmanagement ist die reali-
stische Einschätzung der eigenen Verhandlungsposition. Ist zur Schaffung 
von Baurecht für ein Vorhaben die Aufstellung oder Änderung eines Bebauungs-
plans erforderlich, ist der Eigentümer oder Investor zwingend auf die Mitwir-
kungsbereitschaft der Gemeinde angewiesen. Nach § 2 Abs. 1 BauGB liegt 
die Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans in der Planungshoheit der 
Gemeinde. Der Eigentümer oder Investor hat darauf nach § 2 Abs. 3 BauGB kei-
nen Anspruch. Die Verteilung der Rechtspositionen zwischen Gemeinde und 
Vorhabenträger sieht deshalb etwa so aus: 
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Rechte des Investors/Eigentümers 
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2. Tatsächliche wirtschaftliche „Machtverhältnisse“ 

In der Praxis bestimmt sich die Verhandlungsposition der Gemeinde aber 
regelmäßig nach den tatsächlichen wirtschaftlichen „Machtverhältnissen“ 
im konkreten Einzelfall. 

Vgl. Löhr, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 8. 
Aufl. 2002, § 11 Rdnr. 3, der sogar die These ver-
tritt, die alleinige Befugnis der Gemeinde, Bauleit-
pläne aufzustellen und damit Baurecht zu schaf-
fen, sei nur ein formelles Recht und keine „Macht“, 
wenn die Gemeinde etwa auf Einnahmen durch 
den Investor oder auf seine Investition angewiesen 
ist; vgl. auch Kahl, DÖV 2000, S. 793, 800. 

Die „Machtverhältnisse“ können im Einzelfall äußerst unterschiedlich verteilt sein. 
In den neuen Bundesländern gibt der Investor häufig die Rahmenbedingungen 
für ein Vorhaben vor. 

Vgl. Erbguth/Witte, Biete Planung, suche Grund-
stück – Möglichkeiten und Grenzen städtebauli-
cher Verträge, DVBl 1999, S. 435; vgl. auch „Diktat 
des Investors“, in: Der Spiegel, Heft 36/1998, S. 62 
f. 

Anders sieht die Situation etwa in den Regionen München oder Stuttgart aus, in 
denen die Baulandpreise sehr hoch sind. Dort ist die bebauungsplanbedingte 
Bodenwertsteigerung so erheblich, daß die Gemeinde es sich leisten kann, ein 
Bebauungsplanverfahren erst dann einzuleiten, wenn sich der Grundstücksei-
gentümer oder Investor vertraglich verpflichtet hat, die von der Gemeinde im we-
sentlichen vorgegebenen Bedingungen der Kostenübernahme auch für notwen-
dige Folgeeinrichtungen zu akzeptieren. 

Vgl. zur Münchener Praxis, Marie-Luis Wallraven-
Lindl, Die sozialgerechte Bodenordnung. Der Mün-
chener Weg, in: Der Bayerische Bürgermeister 
1998, S. 192 ff.; zur Stuttgarter Praxis vgl. Karl-
Heinz von der Heide, Städtebaulicher Vertrag und 
Umlegung – Weiterentwicklung des „Stuttgarter 
Modells“, BWGZ 1996, S. 187 ff. 

3. Einzelne „Machtfaktoren“ 

Im einzelnen bestimmen insbesondere folgende Faktoren die Verhandlungsposi-
tion der Gemeinde gegenüber dem Investor/Eigentümer: 
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• Je höher die zu erwartende Rendite aus dem Projekt ist, desto höher wird 

in der Regel die Bereitschaft des Investors/Eigentümers zu wirtschaftli-
chen Zugeständnissen an die Gemeinde sein. Zur Ermittlung der Rendite 
sind die voraussichtlich erzielbaren Erlöse den voraussichtlichen Gesamt-
kosten gegenüberzustellen. Die Höhe der Rendite hängt insbesondere 
von der Höhe der planungsbedingten Bodenwertsteigerung ab. Daneben 
spielen aber noch mehrere andere Faktoren eine Rolle. Auf der Kosten-
seite ist u.a. der Zeitfaktor von Bedeutung. Je kürzer der Zeitraum bis zur 
Vermarktung dauert, desto niedriger sind die häufig nicht unerheblichen 
Zinsbelastungen. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.) Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 146 f. m.w.N. 

• Je größer umgekehrt das städtebauliche oder wirtschaftliche Interesse der 
Gemeinde an der Realisierung des Vorhabens ist, desto geringer wird im 
Zweifel die Bereitschaft des Investors/Eigentümers sein, auf die Forde-
rungen der Gemeinde einzugehen. 

• Ist der Interessent bereits Eigentümer des Vorhabengrundstücks, ohne 
daß ihm zivilrechtlich ein Rücktrittsrecht zusteht, wird er im Zweifel eher 
geneigt sein, bestimmte Forderungen der Gemeinde zu akzeptieren, als 
ein Interessent, der mehrere geeignete Standorte in verschiedenen Ge-
meinden zur Auswahl hat. 

• Die Kompromißbereitschaft des Eigentümers wird ferner davon abhän-
gen, ob und wie dringend er auf die Realisierung des Projekts finanziell 
angewiesen ist. Große Grundstücksgesellschaften wie die DBImm AG 
können es sich u.U. leisten, auch Grundstücke in attraktiver Lage vorü-
bergehend „liegen zu lassen“, während der Eigentümer einer notleiden-
den, neben einem bereits bestehenden Wohngebiet gelegenen Gärtnerei 
sich diese Freiheit kaum nehmen kann. 

Schon diese Aufzählung zeigt, daß bei den Vertragsverhandlungen die „Macht 
der Zahlen“ eine große Rolle spielt. Überschätzt eine Gemeinde die Wirtschaft-
lichkeit eines Projekts, können die Verhandlungen leicht wegen überzogener 
Forderungen der Gemeinde scheitern. Umgekehrt schöpft die Gemeinde u.U. 
ihre Verhandlungsposition nur unzureichend aus, wenn sie die Wirtschaftlichkeit 
eines Vorhabens zu niedrig einschätzt. Umso wichtiger ist es, daß sich auch die 
Gemeinde mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung des Vorhabens frühzeitig aus-
einandersetzt. 
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V. Erfolgsbedingungen der Verhandlungsführung 

1. Frühzeitige Einbringung von professionellem Sachverstand 

Viele wichtige Weichenstellungen erfolgen bereits zu Beginn der Vertragsver-
handlungen. Läßt sich ein Vertragspartner zu diesem Zeitpunkt „über den Tisch 
ziehen“, so ist eine grundlegende Korrektur des vorläufigen Verhandlungsergeb-
nisses oft nicht mehr möglich, ohne zugleich das gesamte Projekt zu gefährden. 
Aus diesem Grund empfiehlt es sich gerade bei großen und komplexen Bauland-
entwicklungsprojekten in der Regel, professionellen Sachverstand bereits früh-
zeitig einzuschalten. Wird ein Fachmann dagegen erst kurz vor Abschluß des 
Vertrages beauftragt, wird sich seine Funktion meist darauf beschränken, das 
ausgehandelte Verhandlungsergebnis in eine rechtssichere Form zu bringen.  

2. Strategien zur Bewältigung der „Knackpunkte“ 

Der Schlüssel für ein erfolgreiches Verhandlungsergebnis liegt häufig darin, die 
richtige Strategie zur Bewältigung derjenigen „Knackpunkte“ zu finden, die für 
das Zustandekommen einer Vereinbarung von maßgeblicher Bedeutung sind. 
Dabei geht es darum, die Grenzen der eigenen Verhandlungsposition auszulo-
ten, ohne den Abbruch der Verhandlungen zur riskieren. Strategisch gibt es hier-
zu mehrere Möglichkeiten: 

a) Die sogenannte „Ran an das Problem-Strategie“ 

Die Verhandlungspartner können sich vorab darauf verständigen, zunächst über 
die wesentlichen „Knackpunkte“ des Falls zu verhandeln. Dabei sind zu-
nächst jeweils die unverzichtbaren und die verhandelbaren Positionen jeder Seite 
und ihre Gründe dafür sorgfältig herauszuarbeiten. Kennen die Vertragspartner 
wechselseitig ihre Empfindlichkeiten, können sie gemeinsam an der Lösung der 
grundlegenden Probleme arbeiten. Dabei ist es wichtig, eine entspannte und ver-
trauensvolle Verhandlungsatmosphäre zu schaffen, die es ermöglicht, Lösungs-
vorschläge ohne vorherige Absicherung auch einmal „ins Blaue hinein“ entwik-
keln zu können. Gelingt es den Vertragspartnern, gemeinsam die entscheiden-
den Hindernisse zu bewältigen, läßt sich erfahrungsgemäß auch relativ leicht 
eine Einigung über alle anderen Fragen erzielen. 

b) Die Konsensstrategie 

Die Konsensstrategie wählt einen vorsichtigeren Weg als die „Ran an das Pro-
blem-Strategie“. Sie beruht auf der Grundlage, daß zunächst alle Fragen gelöst 
werden, für die relativ leicht eine Einigung gefunden werden kann. Auf diese 
Weise lassen sich die meist wenigen „Knackpunkte“ eines Falles gewissermaßen 
„einkreisen“. Ist für die Vertragspartner überschaubar, daß nur noch ein oder 
zwei Hindernisse auszuräumen sind, wird sich möglicherweise das Gefühl ein-
stellen, daß eine Lösung in greifbare Nähe gerückt ist. 
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3. Interessenvertretung mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl 

„Nichts bis auf die Hefe leeren“ könnte eine passende Antwort auf die Frage sein, 
ob die eigene Verhandlungsposition bis zum letzten ausgereizt werden soll. Eine 
Verhandlungsführung, die sich darauf beschränkt, stur auf den eigenen Positio-
nen zu beharren und die Interessen des Vertragspartners zu ignorieren, wird in 
der Regel nicht zum Erfolg führen. Wie bei allen Verträgen kommt es auch bei 
den städtebaulichen Verträgen darauf an, eine ausgewogene Mischung zwischen 
Geben und Nehmen zu finden. Eine hartnäckige Verhandlungsführung schließt 
deshalb keinesfalls aus, dem Vertragspartner in einzelnen Punkten entgegenzu-
kommen. Im Gegenteil: Mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl lassen sich 
nach unserer Erfahrung die besten Ergebnisse erzielen. 

4. Vertrauensbildung durch gerechte Risiko- und Lastenverteilung 

Nach § 2 Abs. 3 BauGB kann ein Anspruch des Vorhabenträgers auf Aufstellung 
eines Bebauungsplans auch durch einen städtebaulichen Vertrag nicht begrün-
det werden. Der Vorhabenträger trägt danach in der Regel das volle wirtschaftli-
che Risiko, daß das Bebauungsplanverfahren scheitert. Hat die Gemeinde an der 
Verwirklichung des geplanten Vorhabens auch ein erhebliches Eigeninteresse, 
kann sie sich als vertrauensbildende Maßnahme gegenüber dem Vorhabenträger 
unter bestimmten Voraussetzungen zu einer (teilweisen) vertraglichen Risiko-
übernahme verpflichten. Dies kann insbesondere in solchen Fällen sinnvoll sein, 
in denen die zu erwartende Rendite des Vorhabenträgers relativ niedrig ist. Au-
ßerdem fällt es dem Vorhabenträger dann häufig leichter, der Gemeinde seiner-
seits Zugeständnisse zu machen.  

5. Strategie zur Versachlichung der Verhandlungen 

Bei nicht wenigen Baulandentwicklungsprojekten tauchen plötzlich kommunal-
politische Hindernisse auf, die einer Diskussion auf der Sachebene entgegen-
stehen oder eine solche jedenfalls erschweren. Dies sei durch folgendes Fallbei-
spiel illustriert: 

E ist Eigentümer einer großen Fläche, die als Wohnbaufläche überplant werden 
soll. Viele Gemeinderatsmitglieder sind der Auffassung, der nicht ganz unvermö-
gende E wolle sich dabei eine „goldene Nase“ verdienen. Um dies zu verhindern 
stellt die Gemeinde Forderungen, die die Wirtschaftlichkeit des Projekts in Frage 
stellen. 

Eine erfolgsorientierte Verhandlungsführung wird bei dieser Sachlage die Stra-
tegie verfolgen, die Diskussion von der emotionalen Ebene wieder auf die Sa-
chebene zu lenken. Zur Versachlichung kann insbesondere Transparenz durch 
Zahlen beitragen. Dies gilt umso mehr, wenn die Zahlen des Eigentümers von 
einem von der Gemeinde beauftragten Fachmann im wesentlichen bestätigt wer-
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den können. Das beinhaltet eine verständliche und ansprechende Präsentation 
im Gemeinderat.  

6. Interne Verfahrensführung 

Eine weitere wichtige Erfolgsbedingung der Verhandlungsführung ist es, daß die 
auf der eigenen Seite beteiligten Personen in den Verhandlungen „mit einer Zun-
ge sprechen“. Dies erfordert in der Regel eine intensive vorherige interne Ab-
stimmung, da einzelne Ämter innerhalb der Verwaltung häufig durchaus unter-
schiedliche Interessen verfolgen. Vertragsentwürfe und Änderungen oder Ergän-
zungen von Vertragsentwürfen sollten ferner stets zunächst von den eigenen 
Beteiligten durchgesehen und überprüft werden und erst dann an den Vertrags-
partner weitergeleitet werden. Dies gilt auch und gerade dann, wenn der Ver-
tragsentwurf unter hohem Zeitdruck erstellt worden ist und der Vertragspartner 
auf eilige Übersendung drängt. 

Zum Zielkonflikt zwischen Sachgerechtigkeit und 
Zeitdruck allgemein vgl. Langenfeld, Vertragsge-
staltung, 2. Aufl. 1997, Rdnr. 151; Jerschke 
DNotZ-Sonderheft 1989, S. 33. 

VI. Besonderheiten des Vertragsmanagements beim Abschluß städ-
tebaulicher Verträge 

1. Minimierung des Risikos gemeindlicher Vorlaufkosten 

Ein wesentliches Ziel der Gemeinde beim Abschluß städtebaulicher Verträge 
liegt in der Regel darin, die unmittelbar projektbezogenen Kosten ganz oder teil-
weise vertraglich auf den Vorhabenträger abzuwälzen. Häufig entstehen aber der 
Gemeinde Vorlaufkosten (z.B. Planungs- oder Rechtsanwaltskosten). Springt der 
Investor dann später ab, bleibt die Gemeinde auf diesen Kosten „sitzen“. In vie-
len Fällen ist es deshalb sachgerecht, wenn die Gemeinde die Fortführung des 
Verfahrens davon abhängig macht, daß der Vorhabenträger sich in einem 
städtebaulichen Vorvertrag verpflichtet, die der Gemeinde entstehenden 
Vorlaufkosten zu übernehmen.  

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 308. 

Dies erscheint insbesondere in solchen Fällen angezeigt, in denen ein Investor, 
dessen Bonität nicht zweifelsfrei ist, die Gemeinde unter starken Zeit- und Hand-
lungsdruck setzt. 



 335
 
 

2. Besonderheiten des zeitlichen Vertragsmanagements 

Besonders bei Folgekostenvereinbarungen muß die Gemeinde aufpassen, daß 
sie nicht zu spät kommt. Folgekostenvereinbarungen und andere städtebau-
liche Verträge nach § 11 BauGB dürfen – anders als der Erschließungsvertrag 
nach § 124 BauGB – nur bis zum Eintritt der formellen und materiellen Plan-
reife nach § 33 Abs. 1 BauGB abgeschlossen werden. Bis zu diesem Zeit-
punkt kann die Gemeinde die Aufstellung eines Bebauungsplans von der Bereit-
schaft des Vorhabenträgers zur Zahlung der Folgekosten abhängig machen. 
Diese Möglichkeit entfällt jedoch, sobald für den Investor ein Rechtsanspruch auf 
Erteilung einer Baugenehmigung entstanden ist. Dies ist mit Eintritt der formellen 
und materiellen Planreife nach § 33 Abs. 1 BauGB der Fall. Ab diesem Zeitpunkt 
steht § 11 Abs. 2 S. 2 BauGB dem Abschluß einer Folgekostenvereinbarung ent-
gegen, da der Eigentümer oder Investor auch ohne die Leistung eines Folgeko-
stenbetrages einen Anspruch auf die Gegenleistung, d.h. auf Erteilung der Bau-
genehmigung hat. 

Vgl. BGH, B. v. 13.06.1991 - III ZR 143/90 -, BRS 
53 Nr. 70; Oerder, BauR 1998, S. 22, 32. 

Zur besseren Strukturierung des Gesamtverfahrens empfiehlt sich gerade bei 
städtebaulich bedeutsamen Großprojekten eine mehrstufige Vertragsgestal-
tung, bei der die komplexen Problemkreise des Vorhabens rechtlich voneinander 
abgeschichtet werden. In vielen Fällen wird bereits in der Vorplanungsphase ein 
städtebaulicher Vor-, Rahmen bzw. Eckpunktevertrag abgeschlossen.  

3. Besonderheiten in Fällen mit einer Vielzahl von Eigentümern 

In Plangebieten mit vielen Grundstückseigentümern wird die Gemeinde immer 
wieder mit folgendem Problem konfrontiert: Viele Eigentümer sind zwar durchaus 
zum Abschluß des gewünschten Vertrages mit der Gemeinde bereit, aber eben 
nicht alle. Dieses Problem stellt sich in gleicher Weise sowohl bei gemeindlichen 
Zwischenerwerbsmodellen, bei Einheimischenmodellen ohne gemeindlichen 
Zwischenerwerb und bei freiwilligen Vereinbarungen unter dem „Mantel“ eines 
amtlichen Umlegungsverfahrens. 

Allen vorgenannten Fallgestaltungen ist gemeinsam, daß die Grundstücksflächen 
der nicht kooperationswilligen Eigentümer meistens nicht aus dem räumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplans ausgespart werden können. Das BVerwG 
hat entschieden, daß eine Gemeinde bei der Ausweisung eines Wohngebiets auf 
einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche im Außenbereich einen inmitten 
des Wohngebiets liegenden kleineren Bereich (hier: ca. 3.500 m²) nicht allein 
deshalb unbeplant lassen darf, weil der Eigentümer nicht zum Verkauf an die 
Gemeinde bereit ist. 

Vgl. BVerwG, B. v. 20.05.1995 - 4 NB 23.94 -, NuR 
1997, S. 184. 
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Ebensowenig dürfte es zulässig sein, einen solchen Bereich zwar in den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans aufzunehmen, ihn aber als private Grünfläche 
festzusetzen, weil der Eigentümer nicht zum Verkauf an die Gemeinde bereit ist. 

In solchen Fällen sind intelligente praktische Lösungen gefragt. Handelt es sich 
um Randflächen, kann es durchaus möglich sein, eine abwägungsfeste städte-
bauliche Begründung dafür zu finden, die Flächen nicht in den förmlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans aufzunehmen. Allerdings ist stets darauf zu 
achten, daß diese Flächen nach der Bebauung des Baugebiets nicht zu Baulük-
ken werden, die dann kraft Gesetzes nach § 34 BauGB bebaubar werden. 

In manchen Fällen kommt auch die Ausweisung eines sogenannten Grünkeils in 
Betracht, der freilich nicht auf das Grundstück des nicht kooperationswilligen Ei-
gentümers beschränkt werden kann. Ein solches Vorgehen verspricht aber von 
vornherein nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn diese Flächen nicht in ein Umle-
gungsgebiet einbezogen zu werden brauchen.  

Vgl. hierzu Dieterich, Baulandumlegung, 4. Aufl. 
2000, Rdnr. 42. 

Darüber hinaus ist für eine solche Grünflächenfestsetzung stets eine schlüssige, 
städtebauliche Begründung erforderlich, die besonderer Sorgfalt bedarf. 

Sind die letzten nicht kooperationswilligen Eigentümer nur gegen Einräumung 
von Sonderkonditionen bereit mitzumachen, sollte die Gemeinde schon zur Ver-
meidung einer negativen Vorbildwirkung für andere Baugebiete zurückhaltend 
reagieren. Sofern die Gemeinde gleichwohl bereit ist, diesen Eigentümern die 
geforderten Sonderkonditionen zu gewähren, ist es aus Gründen der Gleichbe-
handlung geboten, daß sie auch allen anderen Eigentümern eine entsprechende 
Nachbesserung der Konditionen anbietet. 
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Abb.: Einzelne nicht kooperationswillige Eigentümer 
 

 

 



 338
 
 

4. Besonderheiten in Fällen mit Beteiligung von Erbengemeinschaften 

In den meisten Plangebieten ist mindestens eine Erbengemeinschaft als Grund-
stückseigentümer beteiligt. Erbengemeinschaften zeichnen sich in vielen Fällen 
dadurch aus, daß die einzelnen Mitglieder untereinander zerstritten sind und eine 
tiefe Mißgunst gegeneinander hegen. Schwierigkeiten sind dann in der Regel 
vorprogrammiert. Dies gilt besonders dann, wenn eine Umlegung durchgeführt 
werden muß. Häufig ist es nicht einmal möglich, alle Mitglieder einer Erbenge-
meinschaft zu einem gemeinsamen Termin einzuladen. Hinzu kommt, daß die 
einzelnen Mitglieder der Erbengemeinschaft in der Umlegung oft höchst unter-
schiedliche Interessen und Ziele verfolgen. Während der eine auf eine Zuteilung 
in Land besteht, wollen die anderen unbedingt eine Abfindung in Geld. 

Die angesprochenen Probleme lassen sich im Rahmen der Umlegung in der Re-
gel durch eine (Teil-) Auflösung der Erbengemeinschaft bewältigen. Die Möglich-
keit einer solchen (Teil-) Auflösung einer Erbengemeinschaft mit behördlicher 
Hilfe im Rahmen des § 59 Abs. 4 BauGB ist allgemein anerkannt. Voraussetzung 
ist allerdings, daß alle Miterben damit einverstanden sind. 

Vgl. OLG Hamm, B. v. 05.03.1996 - 15 W 480/95 - 
Rpfleger 1996, S. 338; Dieterich, Baulandumle-
gung, 4. Aufl. 2000, Rdnr. 276; Stich, in: Schlich-
ter/Stich (Hrsg.), Berliner Kommentar zum BauGB, 
2. Aufl. 1995, § 59 Rdnr. 20. 

Im Zuge der (Teil-) Auflösung der Erbengemeinschaft können die im Ge-
samthandseigentum befindlichen Grundstücke mit Zustimmung aller Miterben 
geteilt werden, soweit dies dem Zweck der Umlegung entspricht, was jedenfalls 
bei großen Einwurfsflächen in der Regel der Fall ist. 

Vgl. Dieterich, Baulandumlegung, 4. Aufl. 2000, 
Rdnr. 276. 

Jeder Miterbe erhält dann Flächen zugeteilt, an denen er Alleineigentümer wird. 
Die Zuteilung kann gem. § 59 BauGB auch in der Weise vorgenommen werden, 
daß Grundstücke aus der Verteilungsmasse auf Weisung des einwerfenden Ei-
gentümers (hier: auf Weisung sämtlicher Miterben) dritten Personen zugewiesen 
werden, die nicht am Umlegungsverfahren beteiligt sind. 

vgl. OLG Hamm, B. v. 05.03.1996 - 15 W 480/95 -, 
Rpfleger 1996, S. 338; vgl. hierzu auch die Anmer-
kung von Grziwotz, MittBayNot. 1996, S. 454. 

Solche Rechtsänderungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens haben den 
Vorteil, daß die Beteiligten Notarkosten und Grunderwerbsteuer sparen. 
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E. Vertragsgestaltung 

I. Vorausschauende Vertragsgestaltung 

Eine vorausschauende Vertragsgestaltung verfolgt das Ziel, die Konfliktanfällig-
keit eines städtebaulichen Vertrages von vornherein gering zu halten, um da-
durch spätere Auseinandersetzungen über etwaige Leistungsstörungen so weit 
wie möglich zu vermeiden. Zugleich müssen die einzelnen vertraglichen Rege-
lungen aber so abgefaßt werden, daß sie auch von dem Vertragspartner akzep-
tiert werden. Dies setzt voraus, daß die Vertragsbestimmungen den besonderen 
Umständen des Einzelfalls einschließlich der eigenen Verhandlungsposition hin-
reichend Rechnung tragen. 

Aufgabe der Vertragsgestaltung ist es zunächst, die einzelnen Leistungspflichten 
in dem städtebaulichen Vertrag präzise festzulegen (vgl. hierzu die Ausführungen 
zu den jeweiligen Vertragstypen) und deren Erfüllung unter realistischer Ein-
schätzung des Sicherungsbedarfs angemessen abzusichern. Das erfordert ein 
Denken in Alternativen.  

Vgl. hierzu allgemein Langenfeld, Vertrags-
gestaltung, 2. Aufl. 1997, Rdnr. 59. 

Ferner können in den Vertrag Regelungen über die Folgen von möglicherweise 
eintretenden Leistungsstörungen (z.B. bei Nichtentstehen des vorausgesetzten 
Planungsrechts) sowie über die Folgen einer Änderung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen aufgenommen werden. 

Im folgenden werden einige ausgewählte Gestaltungsfragen von übergreifender 
Bedeutung dargestellt. 

II. Vorformulierte Textbausteine oder Maßanfertigung? 

Manche Gemeinden verwenden für städtebauliche Verträge vorformulierte Text-
bausteine, die sie aus früher abgeschlossenen Verträgen oder Vertragsmustern 
des Städte- und Gemeindetags übernehmen, um Rechtsberatungskosten zu spa-
ren. 

Bartholomäi hat hierzu folgendes ausgeführt: 

„Es ist grundsätzlich falsch, Verträge mit Hilfe von 
vorformulierten Textbausteinen und Standardrege-
lungen zu verfassen. Städtebauliche Verträge sind 
Spezialanfertigungen. Sie müssen problemgenau 
das zwischen den Vertragspartnern anstehende 
städtebauliche Hindernis bewältigen. Textbaustei-
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ne verführen zur Phantasielosigkeit und sind des-
wegen eine Fehlerquelle ersten Ranges“. 

Vgl. Bartholomäi, demnächst in: Dokumentation 
der Fachtagung „Der Vertrag im Städtebau“, ver-
anstaltet von Volksheimstättenwerk am 
20./21.09.2000 in Bonn. 

Dem ist lediglich hinzufügen, daß die unkritische Verwendung von vorformulier-
ten Textbausteinen nicht nur bei großen Baulandentwicklungsprojekten riskant 
ist, bei denen ein komplexes Gesamtproblem in überschaubare Teilprobleme 
zerlegt werden muß. Auch bei kleineren Vorhaben werden oft Regelungen aus 
dem einschlägigen Vertragsmuster unverändert übernommen, die für die konkre-
te Fallgestaltung nicht passen. So waren z.B. in einem vom Verfasser zu prüfen-
den Entwurf eines Durchführungsvertrages über die Errichtung einer Kirche auf 
einem bereits voll erschlossenen Grundstück sämtliche Standardregelungen über 
die Verpflichtung des Vorhabenträgers zur Herstellung der Erschließungsanlagen 
enthalten. Meist sind die Fehler allerdings nicht so leicht erkennbar. 

Zum Gebrauch von Formularbüchern und Checkli-
sten allgemein vgl. z.B. Lichtenberger, DNotZ 
1989, S. 265; Langenfeld, Vertragsgestaltung, 2. 
Aufl. 1997, Rdnr. 149: sie wollen nicht abgeschrie-
ben, sondern kritisch benutzt werden. 

III. Sicherungen zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten 

1. Erforderlichkeit von Sicherungen 

Die Gemeinde besteht häufig darauf, daß in dem städtebaulichen Vertrag Siche-
rungen verankert werden, die ihr der Vorhabenträger zur Absicherung der ver-
traglich übernommenen Pflichten zu erbringen hat. Dabei kann sie das Ziel ver-
folgen sicherzustellen, daß der Vorhabenträger die ihm im öffentlichen Interesse 
auferlegten Bindungen (z.B. die Pflicht zur Durchführung von Ausgleichsmaß-
nahmen) auch tatsächlich einhält. Außerdem kann sie daran interessiert sein, 
finanzielle Forderungen gegen den Vorhabenträger (etwa aus einer Folgekosten-
vereinbarung) abzusichern. 

Aus der Sicht vieler Vorhabenträger sind Sicherungen jedoch lästig und kosten 
nur unnötig Geld. Für Bankbürgschaften etwa muß der Vorhabenträger pro Jahr 
ca. 0,5 bis 1 % der Bürgschaftssumme aufbringen. Das engt seine finanziellen 
Dispositionsmöglichkeiten ein. Bestellt er der Gemeinde dingliche Sicherheiten, 
bereitet ihm u.U. die Bank Schwierigkeiten bei der Kreditgewährung. Darüber 
hinaus haben nicht wenige Eigentümer oder Investoren gegen einige Sicherhei-
ten gefühlsmäßige Vorbehalte, z.B. gegen die Vereinbarung einer Vertragsstrafe 
oder gegen die Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung. Verhand-
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lungen über die Frage ob und wenn ja wie der Vorhabenträger vertragliche 
Pflichten abzusichern hat, verlaufen deshalb nicht immer ganz unkompliziert.  

Zunächst ist stets sorgfältig zu ermitteln, inwieweit überhaupt ein Sicherungs-
bedarf der Gemeinde besteht. Dies läßt sich an folgendem Beispielsfall ver-
deutlichen: 

I plant die Errichtung eines Einkaufzentrums. Mit der Lebensmittelfirma L hat er 
einen gut dotierten Mietvertrag über einen SB-Lebensmittelmarkt abgeschlossen. 
In dem Mietvertrag wird L ein Kündigungsrecht für den Fall eingeräumt, daß der 
Markt nicht bis zum 31.12.2002 fertiggestellt ist. In dem Durchführungsvertrag 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan verpflichtet sich I gegenüber der Ge-
meinde, bis zum 31.12.2002 folgende Maßnahmen durchzuführen: Fertigstellung 
des SB-Lebensmittelmarktes, Fertigstellung der Außenanlagen des Einkaufszen-
trums, Herstellung von 20 öffentlichen Stellplätzen auf einem nahegelegenen 
gemeindeeigenen Grundstück sowie Durchführung der vertraglich vereinbarten 
Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle des Gemeindegebiets. 

Auf eine Sicherung der Verpflichtung zur Fertigstellung des SB-
Lebensmittelmarktes bis zum 31.12.2002 kann im Durchführungsvertrag ohne 
weiteres verzichtet werden, da I an der fristgerechten Erfüllung dieser Vertrags-
pflicht ein erhebliches eigenes wirtschaftliches Interesse hat. Eine Sicherung der 
Fertigstellungsverpflichtung hinsichtlich der Außenanlagen dürfte ebenfalls ver-
zichtbar sein, da im Zweifel schon L dafür sorgen wird, daß die Außenanlagen im 
Zeitpunkt der Eröffnung des SB-Marktes komplett fertiggestellt sind. Dagegen 
spricht vieles dafür, die fristgerechte Herstellung der 20 öffentlichen Stellplätze 
vertraglich abzusichern (z.B. durch eine Vertragsstrafe), da die Herstellung in 
erster Linie im öffentlichen Interesse liegt. Dies gilt erst recht für die Verpflichtung 
zur fristgerechten Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen. 

Steht der Vorhabenträger in ständigen Geschäftsbeziehungen zu der Gemeinde, 
ist allerdings möglicherweise auch eine Sicherung solcher Vertragspflichten ent-
behrlich, deren Erfüllung überwiegend im öffentlichen Interesse liegt. Es gilt das 
Gesetz des Wiedersehens.  

Vgl. hierzu Luhmann, Vertrauen, 2. Aufl. 1973, 
S. 39. 

Verhält sich der Unternehmer nicht vertragsgetreu, muß er damit rechnen, daß er 
in der Gemeinde Folgeprojekte – wenn überhaupt – nur noch unter erschwerten 
Bedingungen durchführen kann.  

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 227. 

Das genannte „informelle Sanktionspotential“ setzt ferner voraus, daß der Vorha-
benträger auf wirtschaftlich „gesunden Füßen“ steht. Ferner ist in der Regel eine 
Sicherung solcher Vertragspflichten erforderlich, deren Durchführung wesentli-
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cher Bestandteile des Abwägungsergebnisses ist. So dürfte es z.B. bei der Er-
richtung einer geplanten Tankstelle meist geboten sein, geeignete vertragliche 
Sicherungen dafür einzubauen, daß eine vertraglich vereinbarte Lärmschutz-
wand auch tatsächlich hergestellt wird. Gleiches gilt für dauerhafte Nutzungsbe-
schränkungen. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 228. 

Rechtlich geboten ist die Aufnahme von Sicherungen stets bei der Veräußerung 
gemeindeeigener Grundstücke im Rahmen von Einheimischenmodellen. Mit der 
Schaffung von Einheimischenmodellen subventioniert die Gemeinde eine be-
stimmte Zielgruppe aus legitimen Gründen im öffentlichen Interesse, indem sie 
Grundstücke zu einem Preis verkauft, der unter dem objektiven Verkehrswert 
liegt. Aus kommunalrechtlichen Gründen dürfen Gemeinden Grundstücke grund-
sätzlich nur zum Verkehrswert verkaufen. Veräußern sie – wie im Rahmen eines 
Einheimischenmodells – Grundstücke unter dem Verkehrswert, sind sie sowohl 
aus kommunalrechtlichen als auch aus subventionsrechtlichen Gründen ver-
pflichtet, die entsprechende Zweckverwendung sicherzustellen, um einen späte-
ren spekulativen Weiterverkauf der Grundstücke auf dem allgemeinen Grund-
stücksmarkt zu verhindern. 

Vgl. nur BayVGH, U. v. 22.12.1998 - 1 B 94.3288 -
, NVwZ 1999, S. 1008, 1011 m.w.N. 

2. Auswahl eines angemessenen Sicherungsmittels 

§ 11 BauGB enthält keine Regelung über die Sicherung von Vertragspflichten. 
Die Gemeinde hat zwar grundsätzlich die Möglichkeit, die gesamten durch den 
städtebaulichen Vertrag eingegangenen Pflichten abzusichern. 

Vgl. OVG Münster, U. v. 12.07.1988 - 3 A 1207/85 
-, KStZ 1989, S. 94. 

Gleichwohl ist bei der Auswahl eines Sicherungsmittels die Grenze der Ange-
messenheit i.S.v. § 11 Abs. 2 BauGB zu beachten. So dürfte zur Sicherung einer 
Verpflichtung zur Errichtung eines privaten Vorhabens in der Regel allenfalls eine 
Vertragsstrafe in Betracht kommen, nicht jedoch eine Vertragserfüllungsbürg-
schaft. Eine andere Beurteilung ist dagegen für eine Verpflichtung zur Herstel-
lung von öffentlichen Erschließungsanlagen angezeigt, da die Gemeinde sonst 
damit rechnen muß, selbst in Anspruch genommen zu werden, ohne daß hierfür 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 

Wirksame Sicherungsmittel brauchen für den Vorhabenträger nicht immer teuer 
zu sein. Für die Absicherung einer vertraglich übernommenen Verpflichtung zur 
Herstellung einer Lärmschutzwand im Zuge der Errichtung einer Tankstelle ist 
keineswegs die Beibringung einer Bankbürgschaft erforderlich. Der gleiche Si-
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cherungseffekt läßt sich erzielen, wenn sich der Vorhabenträger verpflichtet, die 
Tankstelle nicht vor Fertigstellung der Lärmschutzwand in Betrieb zu nehmen. 

3. Einzelne Sicherungsmittel 

a) Vertragsstrafe 

Ein universell einsetzbares Sicherungsmittel ist die Vereinbarung einer Vertrags-
strafe, die auch im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages zulässig ist. 

Vgl. nur BVerwG, U. v. 03.03.1995 - 8 C 32/93 -, 
NJW 1996, S. 608, 610 m.w.N. 

Zweck der Vertragsstrafe ist es, die Erfüllung einer Verbindlichkeit zu sichern und 
dem Gläubiger den Nachweis eines Schadens zu ersparen.  

Vgl. BGH, U. v. 23.06.1988 - VII ZR 117/87 -, 
BGHZ 105, S. 24, 27 m.w.N. 

Der Vorhabenträger kann sich nach § 339 BGB in einer Vertragsstrafenklausel 
gegenüber der Gemeinde verpflichten, für den Fall der Nichterfüllung oder der 
nicht rechtzeitigen Erfüllung einer in dem städtebaulichen Vertrag vereinbarten 
Vertragspflicht einen bestimmten Geldbetrag zu zahlen. Gleiches gilt im Fall ei-
ner Zuwiderhandlung gegen eine Vertragspflicht (z.B. gegen eine Unterlas-
sungspflicht). Eine verschuldensunabhängige Vertragsstrafe setzt eine ausdrück-
liche Abrede voraus. 

Vgl. nur BGH, U. v. 28.09.1978 - II ZR 10/77 -, 
BGHZ 72, S. 174, 178; BGH, U. v. 18.12.1981 - V 
ZR 233/80 -, BGHZ 82, S. 393, 402. 

Die Höhe einer Vertragsstrafe sollte mit Augenmaß vereinbart werden. Einerseits 
muß sie für den Vorhabenträger fühlbar sein. Andererseits darf sie ihn nicht kne-
beln. Als Maßstab für eine angemessene Höhe kommt der Vorteil in Betracht, 
den der Vorhabenträger wirtschaftlich aus dem städtebaulichen Vertrag zieht. 
Vertragstechnisch kann die Höhe einer Vertragsstrafe für jede einzelne Vertrags-
pflicht gesondert vereinbart werden. Möglich ist es auch, die zulässige Höhe ei-
ner Vertragsstrafe nur durch eine Obergrenze festzulegen und der Gemeinde 
einen gewissen Spielraum je nach Art und Schwere der Vertragsverletzung ein-
zuräumen.  

Vgl. hierzu im einzelnen BGH,  U. v. 03.04.1998 - 
V ZR 6/87 -, NJW 1998, S. 600, Bunzel (Hrsg.), 
Städtebauliche Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 
1999, S. 248. 
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b) Bankbürgschaft 

Eine Bankbürgschaft ist das klassische Sicherungsmittel für Zahlungsverpflich-
tungen. Sie ist vor allem geeignet, das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Vor-
habenträgers abzudecken. In der Regel wird sie in der Form der unbefristeten 
selbstschuldnerischen Bankbürgschaft vereinbart, bei der die Einrede der Vor-
ausklage ausgeschlossen ist. 

Im Bereich der städtebaulichen Verträge kommen Bankbürgschaften in erster 
Linie beim Erschließungsvertrag zum Einsatz. Häufig wird sowohl eine Vertrags-
erfüllungsbürgschaft als auch eine Gewährleistungsbürgschaft vereinbart, 
wobei die Vertragserfüllungsbürgschaft entsprechend dem Baufortschritt schritt-
weise freigegeben wird. Hat sich die Gemeinde das Recht zur Ersatzvornahme 
für den Fall eingeräumt, daß der Vorhabenträger seine Verpflichtungen nicht, 
nicht zeitgerecht oder fehlerhaft erfüllt, kann die Vertragserfüllungsbürgschaft 
auch auf die der Gemeinde entstehenden Kosten der Ersatzvornahme erstreckt 
werden. Anderenfalls würde das Recht zur Ersatzvornahme bei Zahlungsunfä-
higkeit des Vorhabenträgers leerlaufen. 

Vgl. Grziwotz, JuS 1998, S. 903. 

Anstelle einer teuren Vertragserfüllungsbürgschaft ist es im Rahmen eines Er-
schließungsvertrages häufig sinnvoll, ein Treuhandkonto einzurichten, auf das 
die beteiligten Grundstückseigentümer Vorauszahlungen in Höhe der auf sie ent-
fallenden Anteile an den Kosten einzahlen. 

Bankbürgschaften kommen daneben auch zur Absicherung von ökologischen 
Auflagen in Betracht.  

Außerdem kann die Vereinbarung einer Bankbürgschaft die Funktion haben, dem 
Vorhabenträger einen zusätzlichen Anreiz zur zügigen vertragsgerechten Erfül-
lung der von ihm übernommenen Pflichten zu geben, da die Kosten für die Be-
reitstellung einer Bankbürgschaft zeitbezogen sind. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 232. 

Zur Erlangung von Kommunalkreditkonditionen versuchen umgekehrt manche 
Maßnahmen- und Erschließungsträger, von der Gemeinde eine Bürgschaft für 
den durch den Träger aufzunehmenden Kredit zu erhalten. 

c) Patronatserklärung 

Nicht selten gründet ein großer Konzern zur Durchführung eines bestimmten 
Baulandentwicklungsprojekts eine eigene Projektgesellschaft als Tochtergesell-
schaft. In diesem Fall bietet die Muttergesellschaft zur Sicherung der vereinbar-
ten Leistungspflichten anstelle einer Bankbürgschaft häufig eine sogenannte Pa-
tronatserklärung an. Unter dem Sammelbegriff „Patronatserklärung“ wird eine 
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Vielzahl von Erklärungen unterschiedlichen Inhalts (z.B. Absichts- oder Verpflich-
tungserklärungen) zusammengefaßt, die eine Muttergesellschaft gegenüber dem 
Gläubiger ihrer Tochtergesellschaft abgibt mit dem Ziel, die Kreditwürdigkeit der 
Tochtergesellschaft zu stärken. 

Vgl. zu dem Spektrum „weicher“ bis „harter“ Patro-
natserklärungen z.B. Habersack, in: Münchener 
Kommentar zum BGB, 3. Aufl. 1997, Vor § 765 
Rdnrn. 44 ff; Obermüller, ZIP 1982, S. 915; Köhler, 
WM 1978, S. 1338; Schröder, ZGR 1982, S. 552. 

Als Sicherungsmittel im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages kommt in der 
Regel allenfalls eine „harte“ Patronatserklärung des Inhalts in Betracht, daß 
sich die Muttergesellschaft verpflichtet, die Tochtergesellschaft finanziell so 
auszustatten, daß sie stets in der Lage ist, ihren gegenwärtigen und künftigen 
Verbindlichkeiten fristgemäß nachzukommen. 

Vgl. nur Habersack, in: Münchener Kommentar 
zum BGB, 3. Aufl. 1997, Vor § 765 Rdnrn. 45 ff. 
m.w.N. 

Bei Verletzung dieser Leistungspflicht stehen dem Gläubiger Schadenersatzan-
sprüche gegen die Muttergesellschaft zu. 

Vgl. BGH, U. v. 30.01.1992 - IX ZR 112/91 -, NJW 
1992, S. 2093 m.w.N. 

Eine Patronatserklärung dürfte im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages al-
lerdings nur in wenigen Ausnahmefällen ein geeignetes Sicherungsmittel darstel-
len. Voraussetzung hierfür ist jedenfalls stets, daß die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit der Muttergesellschaft außer Frage steht. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 233. 

d) Dinglich gesichertes Ankaufs- oder Wiederkaufsrecht 

Im Zuge von Einheimischenmodellen verfolgt die Gemeinde in der Regel das 
Ziel, innerhalb einer bestimmten Bindungsfrist eine spekulative (Weiter-) Veräu-
ßerung der Grundstücke an auswärtige Bauinteressenten auf dem allgemeinen 
Grundstücksmarkt zu verhindern. Dabei sind grundsätzlich zwei Fallkonstellatio-
nen zu unterscheiden: 

• Bei Einheimischenmodellen ohne gemeindlichen Zwischenerwerb kommen 
folgende Sicherungen in Betracht: 

* Notariell beurkundetes Verkaufsangebot des Eigentümers an die Ge-
meinde mit einer bestimmten Bindungsfrist (z.B. 10 Jahre), dinglich gesi-
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chert durch die Eintragung einer Auflassungsvormerkung, wobei sich die 
Gemeinde verpflichtet, das Angebot bei Verkauf des Grundstücks an ei-
nen Einheimischen nicht anzunehmen (Weilheimer Modell, vgl. Kap. „Bin-
dungen zur Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung“, 
Abschn. „Einheimischenmodelle ohne gemeindlichen Zwischenerwerb“). 

* Ankaufsrecht zugunsten der Gemeinde zu einem limitierten Kaufpreis, 
ebenfalls dinglich gesichert durch die Eintragung einer Auflassungsvor-
merkung (Traunsteiner Modell, vgl. hierzu im einzelnen Kap. „Bindungen 
zur Deckung des Wohnbedarf der ortsansässigen Bevölkerung“, Abschn. 
„Einheimischenmodelle ohne gemeindlichen Zwischenerwerb“). 

• Geeignetes Sicherungsinstrument bei der Veräußerung gemeindeeigener 
Grundstücke aus dem Bestand oder im Rahmen eines Zwischenerwerbsmo-
dells ist die Vereinbarung eines preislimitierten Wiederkaufsrechts, das durch 
die Eintragung einer Rückauflassungsvormerkung dinglich gesichert wird.  

Ein dinglich gesichertes Ankaufs- oder Wiederkaufsrecht der Gemeinde dient 
nicht nur zur Sicherung der Einhaltung einer Einheimischenbindung, sondern 
kann auch eingesetzt werden, um die Einhaltung einer vereinbarten Baupflicht 
oder einer Selbstnutzungsverpflichtung für einen bestimmten Zeitraum abzusi-
chern. 

Die Ausgestaltung eines dinglich gesicherten Ankaufs- oder Wiederkaufsrechts 
der Gemeinde unterliegt den Grenzen der Angemessenheit i.S.v. § 11 Abs. 2 
BauGB. Die Frage der Angemessenheit stellt sich insbesondere für folgende Re-
gelungen: 

• zulässige Bindungsdauer des Verbots, ein Grundstück ohne Zustimmung des 
Gemeinderats an einen nicht einheimischen Bauplatzbewerber zu veräußern, 

• zulässige Bindungsdauer für eine Selbstnutzungsverpflichtung, 

• gebotene Mindesthöhe des An- oder Wiederkaufspreises, 

• gebotene Höhe des Wertersatzes für auf dem Grundstück errichtete Gebäu-
de. Hierbei ist nicht nur die Zulässigkeit eines Abschlags vom Verkehrswert 
des errichteten Gebäudes fraglich. Dagegen kann der Wertersatz auf den 
amtlich festgestellten Schätzwert beschränkt werden. Ebenso dürfen die Ab-
bruchkosten eines erst teilweise fertiggestellten Gebäudes (z.B. einer Bau-
ruine) vom Kaufpreis abgezogen werden. 

Vgl. hierzu Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträ-
ge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 236 m.w.N. 

Darüber hinaus kann die Ausübung eines rechtmäßig vereinbarten Ankaufs- 
oder Wiederkaufsrechts im Einzelfall unangemessen sein. Die Gemeinde hat 
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bei der Entscheidung über die Ausübung ihres Wiederkaufsrechts von ihrem Er-
messen sachgerechten Gebrauch zu machen. 

Vgl. Grziwotz, JuS 1998, S. 1018. 

Gerade in den letzten Jahren der Vertragsdauer einer vereinbarten Bindung muß 
die Gemeinde in besonders gelagerten Fällen flexibler reagieren als unmittelbar 
nach Vertragsschluß. Dies ergibt sich daraus, daß der notwendige Schutz eines 
Einheimischenmodells mit zunehmender Vertragsdauer an sachlicher Berechti-
gung verliert und sich die Anwartschaft des Erwerbers auf uneingeschränkte Ver-
fügungsbefugnis im Laufe der Jahre immer mehr verfestigt. 

Vgl. BayVGH, U. v. 22.12.1998 - 1 B 94.3288 -, 
NVwZ 1999, S. 1008, 1011 f. m.w.N.  

Stellt ein Erwerber das vertraglich vereinbarte Gebäude nicht fristgerecht fertig, 
obwohl er pünktlich mit den Bauarbeiten begonnen hat, wäre die Ausübung eines 
Wiederkaufsrechts durch die Gemeinde unangemessen, wenn die Fertigstellung 
des Vorhabens in absehbarer Zeit zu erwarten ist. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 240. 

Um eine Beschränkung der Beleihungsmöglichkeit des Grundstücks zu vermei-
den, ist es sachgerecht, in dem städtebaulichen Vertrag eine Verpflichtung der 
Gemeinde zu einem Rangrücktritt hinter eine Finanzierungsgrundschuld vorzu-
sehen, wenn sichergestellt ist, daß die Grundschuld nur bis zur Höhe des Wie-
derkaufspreises valutiert wird. Unter dieser Voraussetzung ist das Sicherungsin-
teresse der Gemeinde regelmäßig gewahrt, da ihr dann im Falle einer Zwangs-
versteigerung bereits ein gesetzliches Ablösungsrecht nach § 268 BGB zusteht. 

Vgl. Grziwotz, JuS 1998, S. 1018; vgl. auch OLG 
Hamm, U. v. 11.01.1996 - 22 U 67/95 -, NJW 
1996, S. 2104, 2105. 

Ein Rangrücktritt der Gemeinde bezüglich ihrer Rückauflassungsvormerkung 
hinter eine Finanzierungsgrundschuld ist umso mehr geboten, wenn das Kredit-
institut erklärt, daß es eine Valutierung seiner Grundschuld nur zur Finanzierung 
des Kaufpreises, der Erschließungskosten im weitesten Sinne und der Kosten 
des Bauvorhabens vornehmen wird, nicht aber zur Sicherung anderweitiger For-
derungen, die mit der Errichtung des Bauvorhabens nicht in Zusammenhang ste-
hen. 

Vgl. Grziwotz, JuS 1998, S. 1018. 
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e) Aufzahlungsverpflichtung 

Flankierend zur Vereinbarung eines dinglich gesicherten Ankaufs- oder Wieder-
kaufsrechts kommt als weiteres Sicherungsmittel daneben die Vereinbarung ei-
ner Nach- bzw. Aufzahlung in Betracht (sog. Mehrerlösabführungsklausel). Darin 
verpflichtet sich der Erwerber gegenüber der Gemeinde, ihr im Falle eines Ver-
stoßes gegen die Einheimischenbindung bzw. gegen eine andere übernommene 
Pflicht die Differenz zwischen der verbilligten Bauplatzabgabe und dem Ver-
kehrswert als Aufzahlung zu leisten. Eine nachfolgende Steigerung des Bo-
denwerts bis zur Weiterveräußerung des Grundstücks kann von der Mehrerlös-
klausel umfaßt werden. 

Vgl. BGH, U. v. 29.11.2002 - V ZR 105/02 -, ZIP 
2003, S. 535, 540. 

Bei einer länger dauernden Bindung sollte die Höhe der zu leistenden Aufzah-
lung allerdings jedenfalls bei der Ausübung des Ermessens je nach der Länge 
der bereits abgelaufenen Bindungsfrist gestaffelt werden. 

Vgl. BGH, U. v. 29.11.2002 – V ZR 105/02 -. ZIP 
2003, S. 535, 540; vgl. auch BayVGH, U. v. 
22.12.1998 - 1 B 94.3288 -, NVwZ 1999, S. 1008, 
1011; Grziwotz, JuS 1998, S. 1018. 

Eine Mehrerlösabführungsklausel ist auch nicht unangemessen, wenn sie die 
Ermittlung des für die Höhe des Abführungsbetrages maßgeblichen Bodenwerts 
durch den Gutachterausschuß gem. §§ 192 ff. BauGB vorsieht, da das einzuho-
lende Gutachten mangels anderweitiger Vereinbarung gem. § 193 Abs. 4 BauGB 
keine bindende Wirkung hat und in einem gerichtlichen Verfahren auf entspre-
chende Einwände hin in vollem Umfang nachgeprüft werden kann. 

Vgl. BGH, U. v. 29.11.2002 - V ZR 105/02 -, ZIP 
2003, S. 535, 540. 

Dem Sicherungsinstrument der Aufzahlungsverpflichtung kommt in der Praxis 
eine große Bedeutung zu, da die Gemeinde ihr Wiederkaufsrecht bei einem Ver-
stoß gegen eine vertragliche Verpflichtung meist nicht ausüben will und dies auf-
grund der schlechten Haushaltssituation häufig auch gar nicht kann. 

Eine Aufzahlungsverpflichtung kann durch Eintragung einer Höchstbetragshypo-
thek im Grundbuch dinglich gesichert werden. Darauf wird allerdings in der Pra-
xis häufig verzichtet. 

f) Dienstbarkeit 

Nutzungsbeschränkungen oder Duldungspflichten, die ein Vorhabenträger ge-
genüber der Gemeinde in einem städtebaulichen Vertrag übernommen hat, kön-
nen durch die Eintragung einer Dienstbarkeit gesichert werden. Geeignetes Si-
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cherungsmittel hierfür ist in der Regel die Eintragung einer beschränkt-
persönlichen Dienstbarkeit gem. § 1090 BGB. Die beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit ist ein Recht an einem Grundstück zugunsten einer bestimmten 
natürlichen oder juristischen Person. Als Berechtigter einer beschränkt persönli-
chen Dienstbarkeit kommt insbesondere auch eine Gemeinde in Betracht.  

Dagegen scheidet die Grunddienstbarkeit im Rahmen eines städtebaulichen Ver-
trages in vielen Fällen als Sicherungsinstrument aus. Im Unterschied zur be-
schränkt-persönlichen Dienstbarkeit wird die Grunddienstbarkeit stets zugunsten 
des jeweiligen Eigentümers eines bestimmten „herrschenden“ Grundstücks be-
stellt. An einem solchen herrschenden Grundstück in der Hand der Gemeinde 
fehlt es aber beim Abschluß von städtebaulichen Verträgen meist. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 244 m.w.N. 

Eine Beschränkung der rechtsgeschäftlichen Verfügungs- und Verpflichtungs-
macht des Eigentümers des belasteten Grundstücks kann nicht Gegenstand ei-
ner Dienstbarkeit sein. Daher können Verbote, das dienende Grundstück zu tei-
len, es zu veräußern, es mit einem dinglichen Recht zu belasten, es zu verpach-
ten oder zu vermieten, nicht durch eine Dienstbarkeit gesichert werden. Ebenso-
wenig kann eine aktive Handlung Hauptverpflichtung einer Dienstbarkeit sein. 
Eine in einem städtebaulichen Vertrag begründete Baupflicht kann deshalb nicht 
durch eine Dienstbarkeit abgesichert werden. 

Vgl. Grziwotz, JuS 1998, S. 902. 

Gegenstand einer beschänkt-persönlichen Dienstbarkeit können insbesondere 
folgende Nutzungsbeschränkungen und Duldungspflichten sein: 

• eine Pflicht zur Duldung des Baus und des Betriebs bestimmter Leitungen 
auf einem Grundstück einschließlich eines etwaigen Schutzstreifens sowie 
das Recht der Gemeinde bzw. des zuständigen Versorgungsträgers, das 
Grundstück für Kontrollgänge, Unterhaltungs- und Ausbesserungsarbeiten zu 
betreten und für notwendige Aufgrabungen zu benutzen; 

• Beschränkungen für bestimmte gewerbliche Nutzungen, z.B. hinsichtlich der 
Betriebszeiten oder des Betriebsablaufs; 

• die Pflicht, die Herstellung und Pflege bestimmter Ausgleichsmaßnahmen auf 
dem Grundstück dauerhaft zu dulden; 

• die Pflicht zur Duldung der Benutzung eines Weges als Zufahrts- und Zu-
gangsweg zur Erschließung von Baugrundstücken; 

• die Pflicht zur Duldung einer Benutzung privater Stellplätze durch die Allge-
meinheit außerhalb der Betriebszeiten; 
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• Wohnungsbesetzungsrecht;  

• Verbot der Umgestaltung von Baulichkeiten aus Gründen des Denkmal-
schutzes;  

• ggfs. die Unterlassung der Nutzung bestimmter Energieformen, ausgenom-
men einer bestimmten Versorgungsart (besonders sorgfältige Formulierung 
erforderlich).  

Vgl. Grziwotz, JuS 1998, S. 902. 

g) Baulast 

Die mit Ausnahme von Bayern und Brandenburg in allen Landesbauordnungen 
gesetzlich verankerte öffentliche Baulast dient der Ermöglichung oder Erweite-
rung der baulichen Nutzung von Grundstücken. Der sachliche Anwendungsbe-
reich der Baulast wird zunächst durch die in den Landesbauordnungen ausdrück-
lich geregelten Anwendungsfälle bestimmt.  

Vgl. hierzu Kluth/Neuhäuser, NVwZ 1996, S. 738, 
739 m.w.N. 

Darüber hinaus kann die Baulast auch den Zweck verfolgen, die Einhaltung pla-
nungsrechtlicher Vorschriften rechtlich zu sichern, z.B. um eine bestimmte Nut-
zung als Voraussetzung für die Erteilung einer Genehmigung zu gewährleisten 
oder um eine künftige baurechtswidrige Nutzung auf dem Grundstück zu verhin-
dern. 

Vgl. OVG Münster, U. v. 27.11.1969 - X A 842/69 -
, BRS 22 Nr. 144; OVG Lüneburg, U. v. 
12.12.1986 - 1 A 172/86 -, BRS 46 Nr. 164; 
Kluth/Neuhäuser, NVwZ 1996, S. 738, 740. 

Ebenso kann sie als Sicherungsmittel einer Duldungspflicht für die Herstellung 
und Pflege von Ausgleichsmaßnahmen auf einem Grundstück dienen.  

Die Baulast kann jedoch nicht planungsrechtliche Vorschriften oder Festsetzun-
gen verdrängen, aufheben oder ändern.  

Vgl. OVG Lüneburg, U. v. 31.03.1995 - 1 L 
4063/93 -, BRS 57 Nr. 92; BVerfG, NJW 1991, 
S. 2783; Kluth/Neuhäuser, NVwZ 1996, S. 738, 
740. 

Häufig wird die Baulast als Sicherungsmittel zur Konfliktbewältigung einer 
Gemengelagesituation eingesetzt. Der VGH Baden-Württemberg hat hierzu 
allerdings entschieden, daß eine als Baulast abgegebene Verpflichtungserklä-
rung, die von den landwirtschaftlich genutzten Angrenzergrundstücken ausge-
henden Immissionen zu dulden, die Baurechtsbehörde nicht bindet. 
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Vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 25.07.1995 - 
3 S 2123/93 -, NVwZ-RR 1996, S. 310, 311: Der 
öffentliche Belang der Vermeidung schädlicher 
Umwelteinwirkungen kann grundsätzlich weder 
Gegenstand einer privaten Verzichtserklärung 
noch einer Baulasterklärung sein; vgl. hierzu auch 
Ortloff, NVwZ 1997, S. 333, 336 f.; Boecker, BauR 
1985, S. 149. 

Ausnahmsweise kann aber dann etwas anderes gelten, wenn gesichert ist, daß 
durch die Baulast alle künftigen Nutzungskonflikte entfallen und deshalb künftige 
Konfliktlösungen bis hin zu einem ordnungsrechtlichen Einschreiten verläßlich 
entbehrlich sind.  

Vgl. VGH Baden-Württemberg, U. v. 25.07.1995 - 
3 S 2123/93 -, NVwZ-RR 1996, S. 310, 311. 

Ein solcher Nachweis dürfte freilich in vielen Fällen nicht ganz einfach sein. Ge-
rade in derartigen Fällen setzt die Baulast deshalb voraus, daß die übernomme-
ne Verpflichtung nach Art und Umfang genau bestimmt ist. 

Vgl. OVG Münster, U. v. 15.05.1992 - 11 A 890/91 
-, BRS 54 Nr. 158. 

In der Praxis hat sich zum Teil eine „Doppelsicherung“ von öffentlich-rechtlicher 
Baulast und privatrechtlicher Dienstbarkeit entwickelt. 

Vgl. Reithmann, ZflR 1998, S. 269, 271; Grone-
meyer, BauGB, 1. Aufl. 1999, § 11 Rdnr. 91. 

Eine Baulast besteht allerdings auch dann fort, wenn eine Dienstbarkeit als pri-
vatrechtlicher Rechtsgrund für eine Baulast im Wege einer Zwangsversteigerung 
erloschen ist. Es ist anerkannt, daß die von der Zwangsversteigerung unberührt 
bleibende Baulast ihren Sicherungszweck gerade für diesen Fall erfüllen soll. 

Vgl. BVerwG, B. v. 29.10.1992 - 4 B 218.92 -, BRS 
54 Nr. 157; OVG Lüneburg, B.v. 08.12.1995 - 1 M 
7201/95 -, NJW 1996, S. 1363, 1364. 

Die Baulast ist als öffentlich-rechtliche Vorschrift im Rahmen eines Baugenehmi-
gungsverfahrens zu beachten. Ihre Durchsetzung erfolgt nicht durch Leistungs- 
oder Unterlassungsklage, sondern hoheitlich durch Verfügung. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 246. 
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h) Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung 

Erfüllt der Vorhabenträger eine von ihm in einem städtebaulichen Vertrag über-
nommene Verpflichtung nicht, kann die Gemeinde grundsätzlich nur durch Lei-
stungsklage, also nicht durch den Erlaß eines Verwaltungsaktes (Leistungsbe-
scheids) zu einem Vollstreckungstitel gelangen. 

Vgl. nur BayVGH, U. v. 19.02.1987 - 3 B 85 
A.3539 -, NVwZ 1987, S. 814; Bonk, in: Stel-
kens/Bonk/Sachs, VwVfG, 6. Aufl. 2001, § 61 
Rdnr. 3 m.w.N. 

Der Vorhabenträger kann sich aber nach § 61 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG der sofortigen 
Vollstreckung aus dem städtebaulichen Vertrag unterwerfen. Mit der Unterwer-
fung unter die sofortige Zwangsvollstreckung erklärt der Vorhabenträger der 
Sache nach sein Einverständnis mit einer unmittelbaren Vollstreckung aus dem 
städtebaulichen Vertrag ohne vorherige Klage auf einen Vollstreckungstitel. 
Durch die Unterwerfungserklärung wird der Vertrag selbst zum Vollstreckungstitel 
gemacht. 

Vgl. nur Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 6. 
Aufl. 2001, § 61 Rdnr. 6. 

Die Anwendbarkeit des § 61 Abs. 1 S. 1 VwVfG auf einen städtebaulichen Ver-
trag setzt allerdings voraus, daß es sich hierbei um einen subordinationsrecht-
lichen Vertrag i.S.v. § 54 S. 2 VwVfG handelt. Nach dieser Vorschrift kann die 
Behörde, anstelle einen Verwaltungsakt zu erlassen, einen öffentlich-rechtlichen 
Vertrag mit demjenigen schließen, an den sie sonst den Verwaltungsakt richten 
würde. Trotz des engen Wortlauts gilt § 54 S. 2 VwVfG für alle Verträge zwischen 
einer Privatperson und einem Träger der öffentlichen Verwaltung auf einem Ge-
biet, auf dem ein hoheitliches Verhältnis der Über- und Unterordnung besteht. 
Dagegen kommt es nicht darauf an, ob der konkrete Gegenstand der vertragli-
chen Vereinbarung „sonst“ durch Verwaltungsakt geregelt werden könnte. 

Vgl. BVerwG, U. v. 16.05.2000 - 4 C 4/994 -, 
NVwZ 2000, S. 1285; Bay VGH,  U. v. 11.04.1990 
- 1 B 85 A.1480 -, NVwZ 1990, S. 978, 981; VGH 
Baden-Württemberg, U. v. 18.10.1990 - 2 S 
2098/89 -, VBlBW 1991, S. 263, 264 f.; 
Kopp/Ramsauer, VwVfG, 7. Aufl. 2000, § 54 
Rdnr. 48 m.w.N.; anderer Ansicht Birk, Städtebau-
liche Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 42 f. 

Bei städtebaulichen Verträgen handelt es sich danach in der Regel um subordi-
nationsrechtliche Verträge i.S.v. § 54 S. 2 VwVfG. Die Beteiligten stehen dabei 
typischerweise in einem Verhältnis der Über- und Unterordnung zueinander. Der 
Vorhabenträger möchte durch den Abschluß eines städtebaulichen Vertrages 
regelmäßig erreichen, daß die Gemeinde ein Bebauungsplanverfahren „voran-
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treibt“ bzw. im Baugenehmigungsverfahren einvernehmlich mitwirkt. In beiden 
Verfahren ist er auf hoheitliche Gestaltungs- und Mitwirkungsbefugnisse der Ge-
meinde angewiesen. 

Vgl. BVerwG, U. v. 16.05.2000 - 4 C 4/99 -, ZflR 
2000, S. 720. 

Die Vollstreckungsunterwerfung kann sich auf jeden vollstreckungsfähigen Inhalt 
des städtebaulichen Vertrages beziehen. Sie braucht sich also nicht auf die Ver-
pflichtung zur Zahlung eines bestimmten Geldbetrages zu beschränken, sondern 
kann sich auch auf die Erzwingung einer Handlung, Duldung oder Unterlassung 
erstrecken. Der vollstreckbare Anspruch muß sich nach Art und Höhe ohne 
Schwierigkeiten aus dem Vertrag selbst feststellen lassen, d.h. er muß bestimmt 
und nicht nur bestimmbar sein. Die Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvoll-
streckung kann sich auch auf Schadensersatzansprüche wegen Nicht- oder 
Schlechterfüllung sowie auf Vertragsstrafen beziehen. Dies muß sich allerdings 
der Unterwerfungserklärung eindeutig entnehmen lassen. 

Vgl. Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 6. 
Aufl. 2001, § 61 Rdnr. 16. 

Die Unterwerfung unter die sofortige Vollstreckung erfolgt durch eine entspre-
chende schriftliche Erklärung im Vertrag. Nach § 61 Abs. 1 S. 1 VwVfG kann sich 
nicht nur der Vorhabenträger, sondern auch die Gemeinde der sofortigen Voll-
streckung unterwerfen. Letzteres ist allerdings in der Praxis die Ausnahme. For-
melle Gültigkeitsvoraussetzung für die Unterwerfungserklärung ist nach § 61 
Abs. 1 S. 2 VwVfG, daß eine Behörde auch dann von dem Behördenleiter, sei-
nem allgemeinen Vertreter oder einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes, 
der die Befähigung zum Richteramt hat oder die Voraussetzungen des § 110 S. 1 
DRiG erfüllt, vertreten wird, wenn sich ein Bürger der sofortigen Vollstreckung 
aus einem mit der Behörde geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag unter-
wirft. 

Vgl. BVerwG, U. v. 03.03.1995 - 8 C 32/93 -, NJW 
1996, S. 608, 609 ff. m.w.N. 

Entsprechend der bundesrechtlichen Regelung in § 61 Abs. 1 S. 3 VwVfG ist in 
einigen Bundesländern (Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen) eine Ge-
nehmigung durch die fachlich zuständige Aufsichtsbehörde auch dann erforder-
lich, wenn sich nicht die Gemeinde, sondern nur der Vorhabenträger der soforti-
gen Vollstreckung unterwirft. 

Vgl. nur BVerwG, U. v. 03.03.1995 - 8 C 32/93 -, 
NJW 1996, S. 608, 611 f; Bunzel (Hrsg.), Städte-
bauliche Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, 
S. 230 m.w.N. 
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Die Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung kann im übrigen auch 
noch nachträglich durch schriftlichen Zusatzvertrag vereinbart werden. 

Vgl. Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 6. 
Aufl. 2001, § 61 Rdnr. 15. 

Eine weitere Möglichkeit für den Vorhabenträger, sich der sofortigen Vollstrek-
kung zu unterwerfen, bietet § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO. Dies gilt jedenfalls, soweit 
Ansprüche aus einem städtebaulichen Vertrag dem Zivilrecht zuzuordnen sind.  

Vgl. Sauthoff, DÖV 1989, S. 1. 

Nach Auffassung des BVerwG ist § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO auch auf öffentlich-
rechtliche Verträge anwendbar.  

Vgl. BVerwG, U. v. 24.08.1994 - 11 C 14.93 -, 
NJW 1995, S. 1104 m. ausführlicher Begründung. 

Die Vollstreckungsunterwerfung nach § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO bedarf allerdings 
stets der notariellen Beurkundung. 

Eine Vollstreckungsunterwerfung nach § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO bietet sich des-
halb immer dann an, wenn ohnehin eine notarielle Beurkundung des städtebauli-
chen Vertrages erforderlich ist. 

Vgl. Grziwotz, JuS 1998, S. 903. 

i) Rechtsmittelverzicht 

Dem in der Praxis häufig aufgenommenen unwiderruflichen Rechtsmittelverzicht 
des Vorhabenträgers kommt in erster Linie symbolische Funktion zu. Ein solcher 
genereller Rechtsmittelverzicht verstößt ebenso wie ein Rückforderungsverzicht 
gegen das Rechtsstaatsprinzip und ist unwirksam.  

Vgl. BayVGH, U. v. 14.05.1980 - Nr. 147 IV 78 -, 
KStZ 1981, S. 115, 117. 

Dies gilt jedenfalls für einen vorweggenommenen Rechtsmittelverzicht, der vor 
Entstehung des Rechtsmittels vereinbart wird.  

Vgl. BVerwG, U. v. 30.06.1964 - IV C 105.63 -, 
DVBl. 1964, S. 874; Grziwotz, JuS 1998, S. 903; 
Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 249. 
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IV. Vertragliche Risikoübernahme 

1. Risikoübernahme bei Scheitern des Bebauungsplans oder bei Abweichen der 
Planung vom vertraglich vorausgesetzten Inhalt 

Das Risiko, daß das Bebauungsplanverfahren scheitert, trägt in der Regel der 
Eigentümer/Investor. Ist dies so gewollt, empfiehlt es sich dennoch, zur Klarstel-
lung eine entsprechende vertragliche Regelung aufzunehmen.  

Durch ausdrückliche vertragliche Vereinbarung kann dieses Risiko aber auch in 
angemessener Weise zwischen Vorhabenträger und Gemeinde verteilt werden. 
Zu einer (teilweisen) vertraglichen Risikoübernahme wird eine Gemeinde aller-
dings in der Regel nur bereit sein, wenn sie an der Verwirklichung des geplanten 
Vorhabens auch ein erhebliches Eigeninteresse hat. 

Gegenstand einer ausdrücklichen (teilweisen) Risikoübernahme können die Fälle 
sein, daß 

• das Bebauungsplanverfahren scheitert oder 

• der Bebauungsplan mit einem Inhalt in Kraft tritt, der vom vertraglich voraus-
gesetzten Inhalt wesentlich abweicht. 

Die Gemeinde kann sich insbesondere dazu verpflichten, dem Eigentü-
mer/Investor die von ihm aufgewandten Planungskosten ganz oder teilwei-
se zu erstatten, wenn das Vorhaben aus Gründen scheitert, die ausschließ-
lich von der Gemeinde zu vertreten sind (wobei es sich vertragstechnisch 
empfiehlt, die Gründe detailliert anzugeben, wann ein ausschließliches Vertre-
tenmüssen der Gemeinde nicht gegeben ist). Dies gilt jedenfalls dann, wenn der 
Gemeinde die bestehenden Vorarbeiten, wie Planentwürfe oder Gutachten, für 
ihre weitere Planung überlassen werden. Da solche Vorarbeiten nach § 11 
BauGB Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages sein können, besteht keine 
Gefahr, daß derartige Kostenerstattungsregelungen die Gemeinde in ihrer Pla-
nungsentscheidung in rechtwidriger Weise beeinflussen. 

Vgl. Bartholomäi, Städtebauliche Verträge nach 
§ 11 BauGB in der Praxis, Vortrag im Kurs des In-
stituts für Städtebau Berlin, „Städtebau und Recht“, 
1999, S. 4; Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 250 ff. mit Hinweis auf die Streit-
anfälligkeit derartiger Regelungen; Kahl, DÖV 
2000, S. 793, 799; Oerder, NVwZ 1997, S. 1190, 
1192. 

Ebenso kann sich eine Gemeinde zur Erstattung der vom Vorhabenträger auf-
gewandten Planungskosten verpflichten, wenn der Bebauungsplan aus von 
der Gemeinde zu vertretenden Gründen mit einem Inhalt in Kraft tritt, der 
vom vertraglich vorausgesetzten Inhalt wesentlich abweicht. 
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Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 253 ff.; Hoffmann, in: 
Hoppenberg/de Witt (Hrsg.), Handbuch des öffent-
lichen Baurechts, 2002, A VI. Rdnr. 128. 

Zur Vermeidung möglicher späterer Konflikte sollte allerdings in dem Vertrag sehr 
präzise geregelt werden, unter welchen Voraussetzungen eine „wesentliche“ 
Abweichung anzunehmen ist. 

2. Risikoübernahme beim Verkauf gemeindeeigener Grundstücke 

Weitergehende Sicherungsmöglichkeiten können dem Investor eingeräumt wer-
den, wenn die Gemeinde zugleich als Verkäuferin des durch die Planung berühr-
ten Grundbesitzes auftritt und einen Kaufpreis fordert, der nur durch die Aussicht 
auf eine in Kürze zu verwirklichende bauliche Nutzung gerechtfertigt erscheint. In 
derartigen Fällen der Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke darf die 
Gemeinde deren künftige Nutzbarkeit als Bauland in einer privatrechtlichen 
Vereinbarung (d.h. im Kaufvertrag) gewährleisten. Die vertragliche Übernahme 
einer solchen Gewährleistung durch die Gemeinde ist nach Auffassung des BGH 
nicht deshalb unzulässig, weil dadurch mittelbar ein vom Gesetz nicht gestatteter 
Einfluß auf die Ausübung der Planungshoheit geschaffen wird. 

Vgl. BGH, U. v. 22.11.1979 - III ZR 186/77 -, NJW 
1980, S. 826; BGH, U. v. 11.05.1989 - III ZR 88/87 
-, NJW 1990, S. 245 

Für die vertragliche Übernahme des Haftungsrisikos kommen verschiedene Mög-
lichkeiten in Betracht. In der weitestgehenden Form kann die Risikoübernahme 
darauf gerichtet sein, dem Investor bei Nichteintritt des Erfolges vollen oder teil-
weisen Schadensersatz zu leisten, ohne daß es auf ein Verschulden der Ge-
meinde ankommt. Die Risikoübernahme kann vertraglich aber auch darauf be-
schränkt werden, dem Investor für den Fall des Ausbleibens einer zugesagten 
Bebaubarkeit ein Rücktrittsrecht oder einen Anspruch auf Ersatz von Aufwen-
dungen zuzubilligen. 

Vgl. BGH NJW 1980, S. 826, 827; BGH NJW  
1990, S. 245, 246. 

V. Vertragsanpassungsklauseln bei Änderung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen 

Veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen können für die Abwicklung städ-
tebaulicher Verträge erhebliche Probleme aufwerfen. Kommt es zu Einbrüchen 
auf dem Immobilienmarkt, können bzw. wollen viele Investoren die in einem städ-
tebaulichen Vertrag eingegangenen Verpflichtungen ganz abstreifen oder jeden-
falls nicht mehr in dem vereinbarten Umfang erfüllen.  
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Um späteren unangenehmen Nach- und Anpassungsverhandlungen vorzubeu-
gen, ist es in vielen Fällen sachgerecht, bereits in dem städtebaulichen Vertrag 
eine Vertragsanpassungsklausel für den Fall einer Änderung der wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen aufzunehmen. Vertragstechnisch kann eine solche 
Klausel so ausgestaltet werden, daß sie festlegt, unter welchen Voraussetzungen 
eine bestimmte Leistungspflicht des Investors sich verringert bzw. ganz entfällt. 
Eleganter ist es aber häufig, umgekehrt das Entstehen oder die Fälligkeit einzel-
ner Pflichten an den Eintritt einer bestimmten Bedingung zu knüpfen. So kann 
z.B. vereinbart werden, daß die Zahlung eines Folgekostenbetrages erst fällig 
wird, wenn eine bestimmte Anzahl von Wohnungen fertiggestellt oder verkauft 
bzw. vermietet worden ist. 

Vgl. Scharmer, in: Bunzel/Sander (Hrsg.), Städte-
bauliche Großvorhaben in der Umsetzung, 1999, 
S. 25, 33. 

Ebenso kann vereinbart werden, daß der Vorhabenträger gegen die Gemeinde 
einen Anspruch auf Verlängerung der Frist zur Fertigstellung der zu errichtenden 
Wohngebäude hat, wenn bis zu einem festgelegten Zeitpunkt nicht ein bestimm-
ter Prozentsatz der Wohnungen im voraus veräußert worden ist. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 262 f. 

Eine solche Regelung könnte allerdings nicht im Rahmen eines Durchführungs-
vertrages zu einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan getroffen werden. 

F. Leistungsstörungen 

I. Mögliche Leistungsstörungen  

Zu den Leistungsstörungen im engeren Sinn gehören 

• die Nichtleistung aus objektiven oder in der Person des Verpflichteten lie-
genden Gründen (z.B. wenn es dem Vorhabenträger nicht gelingt, das Eigen-
tum an dem Vorhabengrundstück zu erwerben und er deshalb eine einge-
gangene Baupflicht nicht erfüllen kann), unabhängig davon, ob das Lei-
stungshindernis bereits bei Vertragsschluß bestand oder erst danach auftrat; 

• die nicht fristgerechte Leistung (z.B. wenn der Vorhabenträger die Frist zur 
Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen ohne vorherige Verlängerung durch 
die Gemeinde überschreitet); 
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• die Schlechtleistung (z.B. wenn die hergestellte Erschließungsanlage nicht 

dem Stand der Technik entspricht oder Ausgleichsmaßnahmen abweichend 
vom Pflanzplan durchgeführt worden sind) und 

• sonstige Pflichtverletzungen (z.B. die Verletzung von Beratungs- oder Infor-
mationspflichten) 

Diese Leistungsstörungen sind in der Regel der Sphäre des Vorhabenträgers 
zuzuordnen. 

Die praktisch wichtigste „Leistungsstörung“ auf Seiten der Gemeinde besteht 
darin, daß das Bebauungsplanverfahren scheitert oder der Inhalt des in Kraft 
getretenen Bebauungsplans vom vertraglich vorausgesetzten Inhalt abweicht. 
Dabei handelt es sich zwar nicht um eine Leistungsstörung im engeren Sinn, da 
sich die Gemeinde nach § 2 Abs. 3 BauGB nicht zur Aufstellung oder Änderung 
eines Bebauungsplans verpflichten darf. Gleichwohl ist es sinnvoll, den Ausfall 
des Planungsrechts als Leistungsstörung im weiteren Sinne zu behandeln. Dies 
ergibt sich daraus, daß die Schaffung des Planungsrechts von den Vertragspart-
nern stillschweigend als Bedingung oder Geschäftsgrundlage für die vertraglich 
vereinbarte Gegenleistung des Vorhabenträgers vorausgesetzt wird. Die gleiche 
Wirkung tritt ein, wenn der Bebauungsplan vor bestandskräftiger Erteilung einer 
Baugenehmigung in einem Normenkontrollverfahren für nichtig erklärt oder eine 
erteilte Baugenehmigung auf einen Nachbarwiderspruch hin aufgehoben wird. 
Nicht selten treten Leistungsstörungen auch bei vertraglich vereinbarten ge-
meindlichen Mitwirkungsbefugnissen auf, z.B. wenn die Gemeinde die Zustim-
mung zu der vorgelegten Ausbauplanung verweigert.  

Außerdem gehört zu den Leistungsstörungen im weiteren Sinn auch die Frage 
nach Ansprüchen der Vertragspartner bei vorvertraglichen Störungen aus öffent-
lich-rechtlicher culpa in contrahendo (c.i.c.).  

Zu den Leistungsstörungen im weiteren Sinn zählt auch die Frage, ob dem Vor-
habenträger bei Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wegen 
Wegfalls der Geschäftsgrundlage ein Anspruch auf Anpassung oder Kündigung 
des städtebaulichen Vertrages zusteht. 

Dagegen wird die Frage der rechtlichen Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
(z.B. wegen eines Verstoßes gegen das Gebot der Angemessenheit oder des 
Sachzusammenhangs) hier nicht dem Problemkreis der Leistungsstörungen zu-
geordnet. 

In zeitlicher Hinsicht lassen sich die Leistungsstörungen in folgende drei Phasen 
einteilen: 

• Phase 1: Vorvertragliche Phase 

• Phase 2: Zeitraum zwischen Vertragsabschluß und Inkrafttreten des Bebau-
ungsplans, 
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• Phase 3: Zeitraum nach Vertragsabschluß und Inkrafttreten des Bebauungs-

plans. 

Vgl. hierzu im einzelnen Birk, Städtebauliche Ver-
träge, 4. Aufl. 2002, S. 235 ff. 

II. Anwendbare Rechtsvorschriften 

1. Regelungshierarchie 

Leistungsstörungen und deren Folgen sind – in dieser Rangfolge – nach folgen-
den Regelungen zu beurteilen: 

• vertragliche Vereinbarungen im städtebaulichen Vertrag, 

• spezialgesetzliche Regelungen zu Leistungsstörungen bei städtebaulichen 
Verträgen (§§ 11, 12 und 124 BauGB),  

• Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes zum öffentlich-rechtlichen 
Vertrag (§§ 54 ff. VwVfG), 

• die nach § 62 S. 2 VwVfG entsprechend anwendbaren Vorschriften des bür-
gerlichen Rechts über Pflichtverletzungen und deren Folgen. Darunter fallen 
nach der Schuldrechtsreform insbesondere die Regelungen über Nichtlei-
stung, Verzug, Schlechtleistung und sonstige Pflichtverletzungen (§§ 275, 
280 ff., 311a Abs. 2, 320 ff., 346 ff. BGB). Auch die Grundsätze über eine 
Haftung aus positiver Vertragsverletzung (pVV) sind nunmehr als 
Schlechtleistung bzw. sonstige Pflichtverletzung in §§ 280, 282 BGB ebenso 
einer gesetzlichen Regelung zugeführt worden wie die Grundsätze über eine 
Haftung aus Verschulden bei Vertragsabschluß (c.i.c., §§ 280, 311 Abs. 2 
Nr. 1, 241 Abs. 2 BGB). 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 35.  

Soweit die städtebaulichen Verträge nach ihrem Regelungsgegenstand dem Zi-
vilrecht zuzuordnen sind sind die Bestimmungen des BGB unmittelbar anzuwen-
den, soweit der Vertrag keine Regelungen über Leistungsstörungen vorsieht.  

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 252. 
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2. Die einzelnen Regelungen zu Leistungsstörungen 

a) Regelungen zu Leistungsstörungen im BauGB 

§ 11 BauGB enthält keine direkte Regelung über die Behandlung von Leistungs-
störungen. Indirekte Bedeutung kommen der strengen Kausalitätsregelung in 
§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 BauGB sowie dem Gebot der Angemessenheit in § 11 
Abs. 2 S. 1 BauGB allerdings als Maßstab für die Auslegung der §§ 54 ff. VwVfG 
und der ergänzend heranzuziehenden entsprechend anwendbaren Vorschriften 
des BGB zu. Diese Regelungen sind auch als Grenze für ausdrückliche vertragli-
che Vereinbarungen über die Folgen von Leistungsstörungen zu beachten. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 37, 38. 

Gleiches gilt für das Gebot der Angemessenheit und des Sachzusammenhangs 
in § 124 Abs. 3 S. 1 BauGB für die Folgen von Leistungsstörungen bei einem 
Erschließungsvertrag.  

Als direkte Regelung über Leistungsstörungen wird teilweise § 124 Abs. 3 S. 2 
BauGB verstanden, der eine Verpflichtung der Gemeinde begründet, die Er-
schließung selbst durchzuführen, wenn sie nach Erlaß eines Bebauungsplans ein 
zumutbares Angebot eines Dritten ablehnt, die im Bebauungsplan vorgesehene 
Erschließung vorzunehmen. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 36 f. 

Bei § 124 Abs. 3 S. 2 BauGB handelt es sich jedoch nicht um eine Regelung ü-
ber Leistungsstörungen. Dies ergibt sich daraus, daß Leistungsstörungen im en-
geren Sinn einen bereits abgeschlossenen Vertrag voraussetzen. Die Ablehnung 
eines zumutbaren Erschließungsangebots ist deshalb keine „Leistungsstörung“ 
der Gemeinde. Sie löst auch keine Schadensersatzansprüche aus, sondern be-
gründet einen Primärleistungsanspruch des Eigentümers/Vorhabenträgers gegen 
die Gemeinde auf Erschließung. 

Lediglich die Vorschriften über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan, bei 
dem der Durchführungsvertrag eng mit der Satzung verknüpft ist, enthalten nähe-
re Regelungen für den Fall von Leistungsstörungen. § 12 Abs. 6 S. 1 BauGB gibt 
der Gemeinde die Möglichkeit, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ent-
schädigungslos aufzuheben, wenn der Vorhabenträger das Vorhaben nicht in-
nerhalb der vertraglich vereinbarten Frist realisiert. Ferner regelt § 12 Abs. 5 
BauGB, unter welchen Voraussetzungen ein Wechsel des Vorhabenträgers zu-
lässig ist. 
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b) Regelungen zu Leistungsstörungen im Verwaltungsverfahrensgesetz 

Die Vorschriften des VwVfG über den öffentlich-rechtlichen Vertrag (§§ 54 ff. 
VwVfG) enthalten nur wenige direkte Regelungen über die Behandlung von Lei-
stungsstörungen. 

§ 60 Abs. 1 S. 1 VwVfG ist Grundlage für einen Anpassungs- und Kündigungs-
anspruch sowohl der Gemeinde als auch des Vorhabenträgers wegen eines 
Wegfalls oder einer Änderung der Geschäftsgrundlage. 

Aus § 60 Abs. 1 S. 2 VwVfG ergibt sich ein außerordentliches Kündigungsrecht 
der Gemeinde für den Fall, daß eine Kündigung notwendig ist, um schwere 
Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen. 

Von zentraler Bedeutung für die Behandlung von Leistungsstörungen in städte-
baulichen Verträgen ist die Vorschrift des § 62 S. 2 VwVfG, wonach die Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ergänzend entsprechend 
gelten. § 62 S. 2 VwVfG enthält mit der „ergänzenden“ und „entsprechenden“ 
Anwendung des BGB eine doppelte Modifikation, die einen hinreichenden Spiel-
raum läßt, die Eigenheiten und besonderen Bedürfnisse des Rechtsgebiets der 
städtebaulichen Verträge zu berücksichtigen, deren Maßstäbe nicht allein aus 
dem BGB entnommen werden können. 

Vgl. nur Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 
6. Aufl. 2001, § 62 Rdnr. 5. 

Die lediglich „ergänzende“ und „entsprechende“ Anwendung von Vorschriften 
des BGB ist umso mehr geboten, als die Beteiligten eines städtebaulichen Ver-
trages typischerweise in einem Verhältnis der Über- und Unterordnung zueinan-
der stehen. 

Vgl. BVerwG, U. v. 16.05.2000 - 4 C 4/99 -, NVwZ 
2000, S. 1285 m.w.N. 

c) Regelungen zu Leistungsstörungen im BGB 

Für die Anwendung der nach § 62 S. 2 VwVfG „ergänzend“ und „entsprechend“ 
geltenden Vorschriften des BGB stellt sich zunächst die Frage, ob der städte-
bauliche Vertrag als gegenseitiger Vertrag i.S.d. § 320 ff. BGB anzusehen 
ist oder als einseitiger Vertrag. Zwar kann die „Leistung“ der Gemeinde, das nö-
tige Planungsrecht zu schaffen, wegen des Verbots nach § 2 Abs. 3 BauGB nicht 
Gegenstand eines synallagmatischen Austauschverhältnisses i.S. eines gegen-
seitigen Vertrages nach §§ 320 ff. BGB sein. Das ändert jedoch nichts daran, 
daß die Schaffung des Planungsrechts von den Vertragspartnern stillschweigend 
als Bedingung oder Geschäftsgrundlage für die vertraglich vereinbarte Gegenlei-
stung des Vorhabenträgers vorausgesetzt wird (sog. „hinkender“ Austausch-
vertrag). 



 362
 
 

Vgl. nur BVerwG, U. v. 16.05.2000 - 4 C 4/99 -, 
ZflR 200, S. 720. 

Insoweit handelt es sich nicht um ein rechtliches, wohl aber um ein faktisches 
Austauschverhältnis. Daher spricht vieles dafür, den städtebaulichen Vertrag als 
einen eingeschränkt gegenseitigen Vertrag anzusehen, wobei sich die Ein-
schränkung ausschließlich auf die Schaffung des Planungsrechts bezieht. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 43, 45 ff.; Neuhausen, in: Brügelmann, BauGB, 
§ 11 Rdnr. 97; Wagner, in: von Nico-
lai/Wagner/Wecker, Verträge des BauGB, 1999, 
S. 24; Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – 
ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 264. 

Die allgemeinen Regelungen in den §§ 320 ff. BGB (sowie über § 325 BGB 
die §§ 280 ff. BGB) werden aber teilweise durch die spezielleren Sonderre-
gelungen des BGB über Leistungsstörungen in den einzelnen Vertragsar-
ten, wie z.B. Kauf-, Tausch- oder Werkvertrag verdrängt. Für die Folgen von 
Leistungsstörungen bei der Abwicklung von städtebaulichen Verträgen kommen 
deshalb je nach Regelungsgegenstand unterschiedliche Anspruchsgrundlagen in 
Betracht. Dabei ist jeweils sorgfältig zu prüfen, ob die einzelnen Leistungspflich-
ten des städtebaulichen Vertrages, bei denen es zu Leistungsstörungen gekom-
men ist, bestimmten Vertragstypen des Besonderen Schuldrechts zugeordnet 
werden können. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 58. 

Werden in einem städtebaulichen Vertrag mehrere der in § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 
bis 3 BauGB vorgesehenen Vertragstypen miteinander kombiniert, so können bei 
Leistungsstörungen jeweils unterschiedliche zivilrechtliche Vorschriften heranzu-
ziehen sein. 

Vgl. Bunzel, Städtebauliche Verträge – in Hand-
buch, 2. Aufl. 1999, S. 268. 

Auch gegen die entsprechende Anwendung der im bürgerlichen Recht entwickel-
ten Grundsätze über die Haftung aus Verschulden bei Vertragsverhandlung 
(c.i.c.) sowie aus positiver Vertragsverletzung (pVV) spricht nichts mehr, zumal 
sie im Rahmen der Schuldrechtsreform gesetzlich geregelt worden sind (vgl. 
§§ 280, 311 Abs. 2 Nr. 1, 241 Abs. 2 BGB für c.i.c. und §§ 280, 282 BGB für 
pVV). Sie können herangezogen werden, um die Folgen von Pflichtverletzungen 
zu regeln, die im vorvertraglichen Stadium oder bei Durchführung eines städte-
baulichen Vertrages begangen werden. 

Vgl. BVerwG, U. v. 26.01.1995 - 3 C 22/93 -, 
NVwZ 1996, S. 174. 
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III. „Leistungsstörungen“ in der Sphäre der Gemeinde 

1. Scheitern des Bebauungsplanverfahrens oder Abweichen der Planung vom 
vertraglich vorausgesetzten Inhalt 

a) Die Schaffung des Planungsrechts als Bedingung bzw. Geschäftsgrundlage 
für die vertraglich vereinbarte Gegenleistung des Vorhabenträgers 

Die Schaffung des Planungsrechts durch die Gemeinde wird von den Ver-
tragspartnern auch beim Fehlen einer ausdrücklichen Wirksamkeitsvereinbarung 
stillschweigend als Bedingung oder Geschäftsgrundlage für die vertraglich 
vereinbarte Gegenleistung des Vorhabenträgers vorausgesetzt.  

Vgl. BVerwG, U. v. 16.05.2000 - 4 C 4/99 -, NVwZ 
2000, S. 1285; BVerwG, U. v. 06.07.1973 - IV C 
22.72 -, BVerwGE 42, S. 331, 333 für den Fall ei-
nes Folgekostenvertrages; BVerwG, U. v. 
11.02.1993 - 4 C 18.91 -, BVerwGE 92, S. 56, 66 
für den Fall des Fehlschlagens der Bauleitplanung 
als Geschäftsgrundlage eines Vertrages nach dem 
Weilheimer Modell; BayVGH, U. v. 11.04.1990 - 1 
B 85 A. 1480 -, NVwZ 1990, S. 979, 981 (die Ent-
scheidung der Vorinstanz); OVG Lüneburg, U. v. 
07.03.1983, BRS 40 Nr. 32; zum Streitstand, ob 
von einer Bedingung oder der Geschäftsgrundlage 
auszugehen ist, vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 51 f. m.w.N. 

Fällt das Planungsrecht aus, braucht der Vorhabenträger die vertraglich verein-
barten Leistungen nicht zu erbringen. Der Wegfall der Leistungspflicht bezieht 
sich insbesondere auf eine Verpflichtung zur Herstellung von Erschließungsanla-
gen, eine Verpflichtung zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, auf Fol-
gekostenvereinbarungen etc.  

Schwieriger zu beantworten ist die Frage, ob die Leistungspflichten des 
Vorhabenträgers auch dann entfallen, wenn der in Kraft getretene Bebau-
ungsplan von dem vertraglich vorausgesetzten Inhalt abweicht. Als Beurtei-
lungsmaßstab hierfür kann die Vorschrift des § 60 Abs. 1 S. 1 VwVfG herange-
zogen werden, sofern der Vertrag keine ausdrückliche Regelung enthält. Danach 
kann eine Vertragspartei für den Fall, daß die Verhältnisse, die für die Festset-
zung des Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind, sich seit Abschluß des Ver-
trages so wesentlich geändert haben, daß einer Vertragspartei das Festhalten an 
der ursprünglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, eine Anpassung 
des Vertragsinhalts an die geänderten Verhältnisse verlangen. Ist eine Anpas-
sung nicht möglich oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten, kann nach § 60 
Abs. 1 S. 1 VwVfG der Vertrag gekündigt werden. Wesentlich ist eine Änderung 
der Verhältnisse nach Maßgabe des Einzelfalls dann, wenn die beiderseitigen 
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Leistungen in ein so grobes Mißverhältnis geraten sind, daß eine die „Opfergren-
ze“ überschreitende Äquivalenzstörung anzunehmen ist und eine Anpassung des 
Vertrages unter Zumutbarkeitsgesichtspunkten unabweislich erscheint, weil die 
Veränderungen so erheblich sind, daß der Vertrag bei Bekanntsein der Umstän-
de im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aus der Sicht eines verständigen Be-
trachters nicht mit demselben Inhalt zustandegekommen wäre. 

Vgl. Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 
6. Aufl. 2001, § 60 Rdnr. 19 m.w.N. 

Auch nach § 60 Abs. 1 VwVfG ist es den Vertragspartnern grundsätzlich zuzu-
muten, an der ursprünglichen Vereinbarung festzuhalten (pacta sunt servanda). 
Da die Regelung eine Durchbrechung des zentralen rechtsstaatlichen Grundsat-
zes der Vertragstreue darstellt, sind an die Unzumutbarkeit hohe Anforderungen 
zu stellen. 

Vgl. BVerwG, U. v. 09.11.1990 - 8 C 36/89 -, 
NVwZ 1991, S. 1096, 1097; Bonk, in: Stel-
kens/Bonk/Sachs, VwVfG, 6. Aufl. 2001, § 60 
Rdnr. 18; Lorenz, DVBl. 1997, S. 865, 866 f.  

Die Frage, ob eine wesentliche unzumutbare Änderung der Verhältnisse vorliegt, 
hängt danach maßgeblich davon ab, wie gravierend die Abweichung im Verhält-
nis zu dem Gesamtkonzept anzusehen ist. Je größer die Abweichung, desto eher 
kommt eine Anpassung oder ein Wegfall der Vertragspflichten des Vorhabenträ-
gers in Betracht. Eine wesentliche unzumutbare Abweichung dürfte z.B. vorlie-
gen, wenn anstelle einer vertraglich vorausgesetzten Nettobaulandfläche von 7 
ha tatsächlich nur 4 ha entstehen. 

Umstände, die in den Risikobereich einer Vertragspartei fallen, weil sie von ihr 
bewußt übernommen wurden oder von ihr verschuldet sind, berechtigen sie im 
Zweifel nicht, eine Änderung des Vertrages zu verlangen. 

Vgl. BGH, U. v. 31.05.1990 - I ZR 233/88 -, NJW 
1991, S. 1478, 1479; BGH, U. v. 04.02.1998 - XII 
ZR 160/96 -, NJW 1998, S. 2600; Bonk, in: Stel-
kens/Bonk/Sachs, VwVfG, 6. Aufl. 2001, § 60 
Rdnr. 20. 

Danach entfällt in der Regel ein Anpassungsanspruch des Vorhabenträgers, 
wenn er der Planänderung ausdrücklich zugestimmt hat oder wenn die Planän-
derung sogar auf seinem eigenen Vorschlag beruht. Umgekehrt dürfte ein An-
passungsanspruch des Vorhabenträgers unter erleichterten Voraussetzungen 
gegeben sein, wenn die Abweichung auf eine der Gemeinde zurechenbare Ent-
scheidung zurückzuführen ist.  

Im übrigen wird sich häufig nicht mehr eindeutig feststellen lassen, welchen kon-
kreten Inhalt die Beteiligten vertraglich vorausgesetzt haben. Eine sorgfältige 
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Dokumentation, möglichst anhand von Plänen, erleichtert eine entsprechende 
Feststellung.  

Ein außerordentliches Kündigungsrecht der Gemeinde zur Verhütung oder Be-
seitigung schwerer Nachteile für das Gemeinwohl nach § 60 Abs. 1 S. 2 VwVfG 
kommt nur in wenigen Ausnahmenfällen in Betracht, da die Vorschrift eng und 
restriktiv auszulegen ist. 

Vgl. nur Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 
6. Aufl. 2001, § 60 Rdnrn. 28 f.; Neuhausen, in: 
Brügelmann, BauGB, § 11 Rdnr. 88. 

Teilweise wird die Auffassung vertreten, eine Ausübung des Kündigungsrechts 
nach § 60 Abs. 1 S. 2 VwVfG könne geboten sein, wenn sich nach Vertragsab-
schluß eine neue planerische Situation ergibt, z.B. durch neue Vorgaben überört-
licher Planungsträger.  

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 42; Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – 
ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 258. 

Die Gemeinde muß aber in einem solchen Fall den Vertrag gar nicht kündigen, 
da der Vorhabenträger nach § 2 Abs. 3 BauGB ohnehin keinen einklagbaren An-
spruch auf Schaffung des Planungsrechts hat. 

b) Stillschweigende vertragliche Risikoübernahme? 

In dem Zeitpunkt, in dem der Ausfall des Planungsrechts feststeht, hat der 
Vorhabenträger meist schon nicht unerhebliche Vorleistungen erbracht (z.B. Pla-
nungskosten für die Ausarbeitung des Bebauungsplans, Kosten für ein Altlasten- 
oder Lärmgutachten etc.). In diesem Fall ist ihm nicht alleine damit gedient, daß 
er die weiteren vertraglich vereinbarten Leistungen nicht mehr erbringen muß. 
Vielmehr wird er sich zusätzlich die Frage stellen, ob ihm die Gemeinde die be-
reits entstandenen Aufwendungen zu ersetzen hat. 

Das Risiko fehlgeschlagener Aufwendungen trägt grundsätzlich der Vorha-
benträger, soweit in dem städtebaulichen Vertrag nichts Gegenteiliges verein-
bart worden ist. Dies ergibt sich aus § 2 Abs. 3 BauGB. Danach kann der Vorha-
benträger in der Regel nicht in schutzwürdiger Weise darauf vertrauen, daß der 
gewünschte Erfolg (das Inkrafttreten des Bebauungsplans mit dem vertraglich 
vorausgesetzten Inhalt) auch tatsächlich eintritt. Damit fehlt es grundsätzlich zu-
gleich an einer geeigneten Vertrauensgrundlage des Vorhabenträgers für Ver-
mögensdispositionen bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungsplans. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 254; Birk, Städtebauli-
che Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 247. 
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Die ältere Rechtsprechung hat gleichwohl angenommen, eine Gemeinde könne 
aus dem Gesichtspunkt einer stillschweigenden vertraglichen Risikoüber-
nahme verpflichtet sein, dem Vorhabenträger einen finanziellen Ausgleich für 
nutzlos erbrachte Aufwendungen zu gewähren, wenn die Planung aus Gründen 
fehlschlage, die in der Sphäre der Gemeinde liegen. Je nach den Umständen 
könne in dem Verhalten der Gemeinde eine vertragliche Risikoübernahme lie-
gen. Diese müsse nicht notwendigerweise ausdrücklich erklärt sein, sondern 
könne sich auch aus dem Gesamtverhalten der Gemeinde ergeben. Der das 
ganze Recht beherrschende Grundsatz von Treu und Glauben könne in derarti-
gen Fällen die Annahme nahelegen, daß nach dem Willen der Beteiligten das 
Risiko einer nachträglichen Änderung der Planungskonzeption nicht einseitig 
dem privaten Partner aufgebürdet sein solle, der dieses Risiko rechtlich nicht 
abwälzen kann und auf seine Verwirklichung oder Nichtverwirklichung regelmä-
ßig auch keinen Einfluß hat.  

Vgl. BGH, U. v. 01.12.1983 - III ZR 38/82 -, 
BayVBl. 1984, S. 284; BGH, U. v. 22.11.1979, - III 
ZR 186/77 -, BGHZ 76, S. 16, 25 ff. 

Dies hat der BGH damit begründet, im Interesse der Förderung der für die bauli-
che Entwicklung der Gemeinde notwendigen Privatinitiative bestehe ein anzuer-
kennendes Bedürfnis dafür, der Freiheit der Gemeinde im Bereich der Bauleit-
planung einen vermögensrechtlichen Ausgleich der Interessen des Partners zur 
Seite zu stellen, wenn es zur Verwirklichung der gemeinsamen Planungsabsich-
ten später nicht kommt. 

Vgl. BGH, U. v. 08.06.1978, - III ZR 48/76 -, BGHZ 
71, S. 386, 392 ff.; BGH, U. v. 22.11.1979 - III ZR 
186/77 -, BGHZ 76, S. 16, 27; BGH, U. v. 
07.02.1980 - III ZR 23/78 -, BGHZ 76, S. 343, 348; 
BGH, U. v. 01.12.1983, - III ZR 38/82 -, BayVBl. 
1984, S. 284; Dolde, NJW 1979, S. 889, 891; Pa-
pier, JuS 1981, S. 498, 502; Dolde/Uechtritz, DVBl. 
1987, S. 446, 448 f. 

Die Erwägung, eine möglicherweise drohende Ausgleichspflicht werde einen un-
erwünschten indirekten Zwang auf die Planungsentscheidungen der Gemeinde 
ausüben, schlage demgegenüber nicht durch. 

Vgl. BGH, U. v. 08.06.1978, - III ZR 48/76 -, BGHZ 
71, S. 386, 395; BGH, U. v. 01.12.1983 - III ZR 
38/82 -, BayVBl. 1984, S. 284; anderer Ansicht 
BayObLG, BayVBl. 1976, S. 378, 379; Luhmann, 
BayVBl. 1974, S. 456, 459. 

Ob eine Risikoübernahme vorliegt, aus der sich ein Kompensationsanspruch 
ergibt, sei – so der BGH weiter – durch Auslegung der ausdrücklichen und 
schlüssigen Willenserklärungen der Gemeinde und des mit ihr kooperierenden 
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Partners unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls zu ermitteln (§§ 133, 
157 BGB). Dabei sei insbesondere die objektive Interessenlage zu berücksichti-
gen. Handele es sich z.B. um Aufwendungen, die von der Gemeinde bei einer 
später aufgegebenen Planung selbst zu tragen gewesen wären, so könne dies 
den Schluß rechtfertigen, der private Partner solle bei einem späteren Scheitern 
dieser Planung aus Gründen, die allein in der Sphäre der Gemeinde liegen, eine 
Kompensation in Geld erhalten. Kosten, die der private Partner aufgewendet hat, 
um die Planungsentscheidung der Gemeinde erst noch herbeizuführen (z.B. Ko-
sten für Vorentwürfe oder Gutachten), seien dagegen regelmäßig von einer Ri-
sioübernahme nicht umfaßt. 

Vgl. BGH, U. v. 01.12.1983 - III ZR 38/82 -, 
BayVBl. 1984, S. 284, 285; Dolde/Uechtritz, DVBl. 
1987, S. 446, 450 f. 

In einer späteren Entscheidung hat der BGH Ansprüche aus einer vertraglichen 
Risikoübernahme aber bereits mit der Begründung abgelehnt, die Gemeinde ha-
be bei dem Vorhabenträger nicht das berechtigte Vertrauen erweckt, sie werde 
ihm im Falle eines Scheiterns des Planungsverfahrens die angefallenen Kosten 
erstatten. Vielmehr habe sie wiederholt deutlich gemacht, daß sie für diese Auf-
wendungen nicht haften wolle.  

Vgl. BGH, U. v. 03.10.1985 - III ZR 60/84 -, UPR 
1986, S. 176, 178. 

Eine stillschweigende vertragliche Risikoübernahme der Gemeinde dürfte da-
nach nur in eng begrenzten Ausnahmefällen in Betracht kommen. 

Von einer solchen stillschweigenden vertraglichen Risikoübernahme zu unter-
scheiden ist eine privatrechtliche Vereinbarung bei der Veräußerung gemeinde-
eigener Grundstücke, durch die eine Gemeinde deren künftige Nutzbarkeit als 
Bauland gewährleistet. 

Vgl. BGH, U. v. 11.05.1989 - III ZR 88/87 -, NJW 
1990, S. 245; BGH, U. v. 22.11.1979 - III ZR 
186/77 -, BGHZ 76, S. 16, 24; Dolde, NJW 1980, 
S. 1657, 1658; Papier, JuS 1981, S. 498, 501 f.; 
kritisch hierzu Ebsen, JZ 1985, S. 57, 60 ff. 

Im Fall der Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke wird die Gemeinde viel-
fach das Risiko eines Scheiterns ihrer Bebauungsplanung (stillschweigend) ü-
bernehmen, um einen hohen Preis für die verkauften Grundstücke zu erlösen. 

Vgl. BGH, U. v. 22.11.1979 - III ZR 186/77 -, 
BGHZ 76, S. 16. 



 368
 
 

c) Schadensersatz nach § 62 S. 2 VwVfG i.V.m. § 162 BGB analog? 

In der Literatur wird teilweise die Auffassung vertreten, als Rechtsgrundlage für 
die Haftung der Gemeinde wegen fehlgeschlagener Planung komme auch § 62 
S. 2 VwVfG i.V.m. § 162 BGB analog in Betracht. Rücke die Gemeinde grundlos 
von ihren im Vertrag zum Ausdruck gebrachten städtebaulichen Zielsetzungen 
ab (z.B. weil sie auf dem Areal inzwischen andere Nutzungen realisieren will) und 
beschließe den notwendigen Bebauungsplan nicht als Satzung, dann führe dies 
als Bedingungsvereitelung zur entsprechenden Anwendung des § 162 BGB. Da 
der Bedingungseintritt wegen § 2 Abs. 3 BauGB nicht fingiert werden könne, ent-
stehe ein Schadenersatzanspruch wegen Nichterfüllung. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 247 f.; Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge 
– ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 259. 

Einen grundlosen Abbruch des Bebauungsplanverfahrens und damit eine Bedin-
gungsvereitelung nimmt auch Birk nicht an, wenn sich bei einer ordnungsgemä-
ßen Abwägung andere Belange als vorrangig erweisen oder bindende Rechts-
vorschriften einen Plan mit dem in dem Vertrag vorgesehenen Inhalt verbieten. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 246 f. 

Der Gesichtspunkt der Bedingungsvereitelung als Anknüpfungspunkt einer ge-
meindlichen Haftung ist jedoch auf städtebauliche Verträge nicht übertragbar. 
Dies ergibt sich daraus, daß auch im Falle eines grundlosen Abbruchs des Be-
bauungsplanverfahrens wegen § 2 Abs. 3 BauGB kein Anspruch des Vorhaben-
trägers vereitelt wird. Der mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplans verbundene 
Bedingungseintritt führt lediglich dazu, daß die Ansprüche der Gemeinde gegen 
den Vorhabenträger entstehen. 

Für einen Schadenersatzanspruch des Vorhabenträgers gegen die Gemeinde 
nach § 62 S. 2 VwVfG i.V.m. § 162 BGB analog besteht auch kein praktisches 
Bedürfnis. Im Kern geht es hierbei um eine gerechte Risikoverteilung nach Maß-
gabe der Umstände des Einzelfalles.  

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 259. 

Diesem Anliegen läßt sich aber bereits durch das Institut der stillschweigenden 
vertraglichen Risikoübernahme angemessen Rechnung tragen.  

2. Nachträgliche Änderung oder Aufhebung des Planungsrechts im Falle der 
„Planreue“ 

Eine „Leistungsstörung“ kann auch dadurch auftreten, daß die Gemeinde nach 
Abschluß des städtebaulichen Vertrages und nach Inkrafttreten des Bebauungs-
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plans das vereinbarte Vorhaben plötzlich nicht mehr will und dem Vorhabenträ-
ger noch keine Baugenehmigung oder noch kein Bauvorbescheid erteilt worden 
ist (z.B. weil sich die politischen Mehrheiten im Gemeinderat geändert haben). 
Hiervon zu unterscheiden ist allerdings die Fallgestaltung, daß ein Vorhabenträ-
ger seine in einem Durchführungsvertrag zu einem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan begründete Baupflicht nicht fristgemäß erfüllt und die Gemeinde des-
halb als Reaktion auf die Leistungsstörung des Vorhabenträgers den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan nach § 12 Abs. 6 S. 1 BauGB wieder aufheben will. 

Für die vorgenannte Form der gemeindlichen „Leistungsstörung“ sind die beiden 
Ebenen Bebauungsplan und städtebaulicher Vertrag zu unterscheiden: 

• Das sich aus dem Bebauungsplan ergebende Baurecht kann bauplanungs-
rechtlich nach § 2 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 4 BauGB nur durch die Änderung 
oder Aufhebung des gültigen Bebauungsplans „beseitigt“ werden. Eine 
solche Änderung oder Aufhebung des Bebauungsplans ist auch im Falle der 
Planreue“ grundsätzlich möglich. Die städtebauliche Rechtmäßigkeit der Än-
derung oder Aufhebung des Bebauungsplans bestimmt sich nach den allge-
meinen Vorschriften, insbesondere also nach § 1 BauGB. 

Vgl. BVerwG, U. v. 31.08.2002 - 4 CN 6.99 -, UPR 
2001, S. 73, 75; BVerwG, B. v. 16.01.1996 - 4 NB 
1.96 -, NVwZ-RR 1997, S. 83. 

Die Aufhebung von Festsetzungen in einem Bebauungsplan, mit denen eine 
wesentlich weitergehende Bebauung möglich war, setzt allerdings hinrei-
chend gewichtige Belange, die für diese Änderung sprechen, und eine be-
sonders sorgfältige Abwägung durch die Gemeinde voraus. 

Vgl. VGH Baden-Württemberg, NK-B.v. 
22.03.1994 - 8 S 1854/93 -, VBlBW 1994 S. 311, 
312. 

In die erforderliche Abwägung ist auch der abgeschlossene städtebauliche 
Vertrag zusammen mit einer etwa vereinbarten Baupflicht des Vorhabenträ-
gers einzustellen.  

Eine ordnungsgemäße Abwägungsentscheidung für die Aufhebung oder Än-
derung setzt jedoch auch bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
keine Gründe voraus, die es der Gemeinde erlauben, den Durchführungsver-
trag nach § 60 Abs. 1 VwVfG zu kündigen. 

Vgl. Burmeister, VBlBW 2002, S. 245, 250; ande-
rer Ansicht Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 
2002, S. 301. 

Das ergibt sich aus § 2 Abs. 3 BauGB. Danach kann ein Anspruch auf Auf-
stellung eines Bauleitplans auch durch Vertrag nicht begründet werden. Dies 
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gilt auch bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Als Kehrseite hier-
von kann durch Vertrag auch kein Anspruch auf „Nicht-Aufhebung“ oder 
„Nicht-Änderung“ eines Bauleitplans einschließlich eines vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans begründet werden.  

Vgl. BVerwG, B. v. 28.12.2000 - 4 BN 37.00-, 
BauR 2001, S. 1060. 

Auch bei einer rechtmäßigen Änderung oder Aufhebung des Bebauungs-
plans im Falle der „Planreue“ hat der Vorhabenträger gegen die Gemeinde 
Planschadensansprüche nach §§ 39 und 42 BauGB.  

• Soll der Bebauungsplan geändert oder aufgehoben werden, stellt sich auch 
die Frage, ob der städtebauliche Vertrag aufgrund eines vertraglich ver-
einbarten Kündigungsrechts oder nach § 60 Abs. 1 VwVfG kündbar ist. 
Ist dies der Fall, löst die Kündigung in der Regel keine Schadenersatzpflicht 
aus.  

Vgl. Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 
6. Aufl. 2001, § 60 Rdnr. 25 c; vgl. aber auch BGH,  
U. v. 14.10.1992 - VIII ZR 91/91 -, JZ 1993, S. 664. 

Tritt die Aufhebung oder Änderung des Bebauungsplans auf der Grundlage 
einer fehlerfreien Abwägung in Kraft, begründet § 60 Abs. 1 VwVfG einen 
Anspruch der Gemeinde auf Anpassung bzw. Kündigung des ursprünglichen 
Durchführungsvertrages. Die rechtmäßige Aufhebung oder Änderung des 
Bebauungsplans führt zu einer so wesentlichen Änderung der Vertragsgrund-
lage, daß der Gemeinde das Festhalten an der ursprünglichen vertraglichen 
Regelung nicht mehr zuzumuten ist. Aufgrund des Verbots, in dem städte-
baulichen Vertrag einen Anspruch des Vorhabenträgers auf „Nicht-
Aufhebung“ oder „Nicht-Änderung“ des Bebauungsplans zu begründen, kann 
dem nicht entgegengehalten werden, daß die Gemeinde die wesentliche Än-
derung der Vertragsgrundlage selbst herbeigeführt hat. 

Vgl. Burmeister, VBlBW 2002, S. 245, 250. 

Liegen die Kündigungsvoraussetzungen nicht vor, kann eine ausdrückliche oder 
stillschweigende Kündigung des städtebaulichen Vertrages durch die Gemeinde 
als schuldhafte Verletzung von Vertragspflichten zu einem Schadenersatzan-
spruch des Vorhabenträgers aus dem Gesichtspunkt der positiven Vertragsver-
letzung führen, der auch für öffentlich-rechtliche Verträge gilt. 

Vgl. BVerwG, U. v. 26.01.1995 - 3 C 22/93 -, 
NVwZ 1996, S. 174. 
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3. Leistungsstörungen bei gemeindlichen Mitwirkungsbefugnissen 

Leistungsstörungen im Zusammenhang mit vertraglich vereinbarten gemeindli-
chen Mitwirkungsbefugnissen können insbesondere bei Erschließungsverträgen 
oder bei den Vorschriften über die Erschließung eines Durchführungsvertrages 
auftreten. Darin verpflichtet sich der Vorhabenträger in der Regel, den Inhalt der 
Ausschreibung von Bauleistungen, die Leistungsverzeichnisse (vor deren Aus-
gabe) sowie die Auswahl der aufzufordernden Bieter mit der Gemeinde abzu-
stimmen. Außerdem wird meist vereinbart, daß die Auftragserteilung für Baulei-
stungen durch den Vorhabenträger jeweils der vorherigen Zustimmung der Ge-
meinde bedarf. Auch der Abschluß des Ingenieurvertrages zwischen dem Vorha-
benträger und einem Ingenieurbüro darf vielfach erst nach vorheriger Zustim-
mung der Gemeinde erfolgen. Hat sich das Verhältnis zwischen Vorhabenträger 
und Gemeinde in dieser Phase „abgekühlt“, können hierbei leicht erhebliche Ver-
zögerungen eintreten.  

Haftungsrechtlich stellt sich die Frage, aus welchen Gründen die Gemeinde 
einen zustimmungsbedürftigen Vertragsabschluß zwischen Vorhabenträger 
und einem Dritten ablehnen kann und wie lange sie sich für die Prüfung Zeit 
lassen darf. Ob, wann und unter welchen Voraussetzungen die Gemeinde eine 
solche Zustimmung erteilt, steht auch bei Fehlen einer ausdrücklichen Regelung 
im städtebaulichen Vertrag nicht in ihrem Belieben.  

Vgl. BVerwG, U. v. 15.12.1989 - 7 C 6/88 -, NVwZ 
1990, S. 665, 667. 

Über die Zustimmung muß die Gemeinde danach innerhalb einer angemessenen 
Frist entscheiden. Eine Ablehnung darf nur aus sachlich stichhaltigen Gründen 
erfolgen (z.B. bei nachweislicher Unzuverlässigkeit eines Bauunternehmers, an 
den der Vorhabenträger Bauleistungen vergeben will). 

Kommt die Gemeinde ihrer erforderlichen Mitwirkungshandlung schuldhaft nicht 
rechtzeitig nach, löst dies Schadenersatzansprüche des Vorhabenträgers gegen 
sie nach § 62 S. 2 VwVfG i.V.m. §§ 280, 281, 286 ff. BGB analog aus. 

IV. Leistungsstörungen in der Sphäre des Vorhabenträgers 

Zunächst ist bei Leistungsstörungen, die in der Sphäre des Vorhabenträgers lie-
gen, stets zu prüfen, ob die einschlägigen Regelungen des städtebaulichen Ver-
trages einem bestimmten Vertragstyp des BGB zugeordnet werden können: 

1. Werkvertragsähnliche Verträge 

Auf Leistungsstörungen bei sogenannten Bauplanungsverträgen, in denen der 
Vorhabenträger die Verpflichtung übernimmt, Planungen und Gutachten zu er-
stellen oder erstellen zu lassen und das Bebauungsplanverfahren „technisch“ zu 
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organisieren, sind die Vorschriften des Werkvertragsrechts nach § 62 S. 2 VwVfG 
i.V.m. §§ 631 ff. BGB entsprechend anzuwenden. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 59. 

Bauplanungsverträge haben werkvertragsähnlichen Charakter. Der Vorhabenträ-
ger verpflichtet sich, ein bestimmtes Werk herzustellen (z.B. einen Bebauungs-
planentwurf auszuarbeiten oder ein Lärmgutachten zu erstellen). Dieses wird von 
der Gemeinde übernommen oder ihren weiteren Tätigkeiten im Verfahren zug-
rundegelegt. Beauftragt der Vorhabenträger zur Erstellung der Planungen einen 
Dritten, so hat sich der Vorhabenträger dessen Handlungen und Unterlassungen 
über § 278 BGB zurechnen zu lassen. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 59. 

Der werkvertragsähnliche Charakter von Bauplanungsverträgen wird nicht da-
durch in Frage gestellt, daß die Gemeinde sich gegenüber dem Vorhabenträger 
nicht zur Zahlung einer Vergütung verpflichtet, sondern die Gemeinde nur fak-
tisch eine „Gegenleistung“ erbringt, die in der Schaffung des Planungsrechts be-
steht. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 59. 

Auch bei den sogenannten Baureifmachungsverträgen, die z.B. eine Verpflich-
tung des Vorhabenträgers zur Freilegung oder Altlastenbeseitigung zum Gegen-
stand haben, handelt es sich um werkvertragsähnliche Verträge. Eine Übernah-
me durch die Gemeinde ist nicht erforderlich. Der Abbruch bestehender Gebäude 
auf einem Privatgrundstück kann z.B. durchaus auch städtebauliche Ziele erfül-
len und damit eine werkvertragsähnliche Leistung auch zugunsten der Gemeinde 
sein.  

Vgl. hierzu im einzelnen Birk, Städtebauliche Ver-
träge, 4. Aufl. 2002, S. 59; Bunzel (Hrsg.), Städte-
bauliche Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, 
S. 265. 

Die Vorschriften des Werkvertragsrechts sind auch auf Leistungsstörungen bei 
Erschließungsverträgen entsprechend anwendbar, wenn der Erschließungs-
träger die Erschließungsanlagen auf Grundstücken herstellt, die im Eigen-
tum der Gemeinde stehen. 

Vgl. OVG Münster, U. v. 29.06.1992 - 3 A 1079/81 
-, KStZ 1993, S. 171; vgl. hierzu im einzelnen Birk, 
Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 55.  



 373
 
 
Dies dürfte nach der Schuldrechtsreform auch dann gelten, wenn der Erschlie-
ßungsträger die vereinbarten Erschließungsanlagen auf eigenen Grundstücken 
herstellt und diese nach Fertigstellung auf die Gemeinde überträgt. Denn die auf 
das Kaufvertragsrecht (§§ 433 ff. BGB) verweisende Regelung des Werkliefe-
rungsvertrages (§ 651 S. 1 BGB n.F.) gilt nunmehr nur noch für die Lieferung 
beweglicher Sachen, so daß auf die allgemeine Abgrenzung zwischen Werk- und 
Kaufvertrag zurückzugreifen ist. In der Regel wird jedoch die Pflicht des Erschlie-
ßungsträgers zur Herstellung der Erschließungsanlagen den Schwerpunkt seiner 
Verpflichtungen bilden und gegenüber der Pflicht zur Verschaffung des Eigen-
tums an die Gemeinde vorrangig sein. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 55; Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – 
ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 265. 

Danach stehen insbesondere die Regeln des § 649 BGB für die Kündigung und 
der §§ 634 Abs. 1, 467, 346 ff. BGB für die Wandlung zur Verfügung. 

Kündigt die Gemeinde den Erschließungsvertrag während der noch laufenden 
Bauarbeiten, führt dies in der Regel zu erheblichen Abwicklungsproblemen. Glei-
ches gilt im Falle einer Wandlung oder eines Rücktritts durch die Gemeinde. 
Hierzu wird im einzelnen auf die Ausführungen zum Erschließungsvertrag ver-
wiesen. 

2. Tausch- oder kaufvertragsähnliche Verträge 

Verträge im Rahmen einer freiwilligen Umlegung sowie Verträge unter dem 
„Mantel“ des gesetzlichen Umlegungsverfahrens haben tausch- bzw. kauf-
ähnlichen Charakter. Daher finden bei Leistungsstörungen die Regelungen der 
§§ 480, 433 ff. BGB entsprechende Anwendung.  

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 267; Birk, Städtebauli-
che Verträge, 4. Aufl. 2002, S. 60. 

Im Falle von Leistungsstörungen im Rahmen vertraglicher Regelungen zur frei-
willigen Umlegung treten danach die Gewährleistungsregelungen der §§ 434, 
437 BGB neben den vertraglichen Erfüllungsanspruch. Dabei stellt sich insbe-
sondere die Frage, ob die Bebaubarkeit eines Grundstücks als vereinbarte 
Beschaffenheit i.S.d. § 434 I 1 BGB zu beurteilen ist oder sogar Gegenstand 
einer Beschaffenheitsgarantie i.S.v. § 443 Abs. 1 BGB sein kann. Dies ist 
grundsätzlich zu verneinen. Wegen § 2 Abs. 3 BauGB kann sich die Gemeinde 
auch in einem Umlegungsvertrag nicht dazu verpflichten, für den Vertragspartner 
Baurecht zu schaffen. Daher scheiden auch Schadenersatzansprüche gem. 
§ 437 Nr. 3 BGB aus Sachmängelhaftung bzw. aus Garantiehaftung gem. § 443 
Abs. 1 BGB aus. Der Vorhabenträger trägt danach auch in diesem Zusammen-
hang das Risiko, daß das angestrebte Planungsrecht ausfällt. 
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Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 244 f.; Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge 
– ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 267. 

Die Bebaubarkeit des zuzuteilenden Grundstücks kann dagegen eine vereinbarte 
Beschaffenheit i.S.v. § 434 Abs. 1 S. 1 BGB darstellen, wenn die Gemeinde in 
einer privatrechtlichen Vereinbarung bei der Veräußerung umlegungsbedürftiger 
gemeindeeigener Grundstücke die künftige Nutzbarkeit der zuzuteilenden Flä-
chen als Bauland gewährleistet.  

Vgl. BGH, U. v. 11.05.1989 - III ZR 88/87 -, NJW 
1990, S. 245; BGH,  U. v. 22.11.1979 - III ZR 
186/77 -, BGHZ 76, S. 16, 24. 

Wird dem Vertragspartner in der Umlegung dennoch ein nicht bebaubares 
Grundstück zugeteilt oder scheitert das Bebauungsplanverfahren, so steht ihm 
gegenüber der Gemeinde ein Schadenersatzanspruch nach § 437 Nr. 3 BGB zu. 
Gleiches gilt, wenn sich der einem bestandskräftigen Umlegungsplan zugrunde-
liegende Bebauungsplan als nichtig herausstellt. Dann wird der Umlegungszweck 
verfehlt, weil die Erteilung von Baugenehmigungen zu dem im Umlegungsplan 
vorausgesetzten Nutzungszweck nicht möglich ist. Dies hat zur Folge, daß sich 
auch die Neuverteilung der Flächen im Umlegungsplan nicht mehr rechtfertigen 
läßt. 

Vgl. BVerwG, U. v. 17.12.1992 - 4 NB 25.90 -, 
ZfBR 1993, S. 200; Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 60.  

3. Verträge, die nach allgemeinem Schuldrecht zu behandeln sind. 

Verträge zur Förderung und Sicherung der Ziele der Bauleitplanung i.S.v. 
§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB, die z.B. Bauverpflichtungen oder Bindungen im 
Rahmen von Einheimischenmodellen begründen, lassen sich mit keinem Ver-
tragstyp des besonderen Schuldrechts vergleichen. Im Falle von Leistungsstö-
rungen sind deshalb die allgemeinen Regelungen der §§ 320 ff. BGB entspre-
chend anzuwenden, soweit vertraglich nichts anderes vereinbart ist. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 61, der darauf hinweist, daß es sich bei Verträ-
gen im Rahmen eines Einheimischenmodells um 
gegenseitige Verträge zugunsten Dritter handelt. 

Auch bei Folgekostenverträgen können neben den Erfüllungsansprüchen im 
Falle von Leistungsstörungen die §§ 320 ff. BGB entsprechend herangezogen 
werden. Dabei ist allerdings zu beachten, daß ein vertraglich vereinbarter An-
spruch der Gemeinde auf Zahlung von Folgekosten für Infrastruktureinrichtungen 
gegen den Vorhabenträger erst wirksam entsteht, wenn der Bebauungsplan in 
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Kraft getreten ist. Dies gilt auch, wenn hierzu eine ausdrückliche vertragliche Re-
gelung fehlt. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 61; Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – 
ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 268. 

Die Rechtsprechung hat im übrigen eine Vielzahl weiterer BGB-Vorschriften auf 
öffentlich-rechtliche Verträge jeglicher Art für entsprechend anwendbar erklärt.  

Vgl. hierzu im einzelnen Bonk, in: Stel-
kens/BonkSachs, VwVfG, 5. Aufl. 1998, § 62, 
Rdnrn. 22 ff. 

V. Sonderregelungen beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

1. Aufhebung des Planungsrechts 

Für die Aufhebung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans enthält § 12 
Abs. 6 BauGB eine Sonderregelung. Danach soll die Gemeinde den Bebauungs-
plan aufheben, wenn der Vorhaben- und Erschließungsplan nicht innerhalb der 
vertraglich vereinbarten Frist durchgeführt wird, wobei der Vorhabenträger gegen 
die Gemeinde aus der Aufhebung keine Ansprüche geltend machen kann. Die 
Aufhebungsregelung des § 12 Abs. 6 BauGB ist eine gesetzlich vorgesehe-
ne „Sanktionsmöglichkeit“ der Gemeinde auf eine Leistungsstörung des 
Vorhabenträgers (nicht rechtzeitige Realisierung des Vorhabens). Die Auf-
hebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans setzt eine Abwägung nach 
§ 1 Abs. 6 BauGB voraus. 

Vgl. nur Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 
1998, § 12 Rdnr. 58; Birk, NVwZ 1995, S. 625, 
630. 

Die in der Abwägung zu berücksichtigenden Belange des Vorhabenträgers ste-
hen allerdings einer Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der 
Regel entgegen, wenn die Verzögerung auf besonderen Umständen beruht, die 
der Vorhabenträger nicht zu vertreten hat oder wenn das Vorhaben trotz der Ver-
zögerung kurz vor seiner Fertigstellung steht. 

Vgl. Reidt, BauR 1998, S. 909, 918. 

Erstreckt sich der Vorhaben- und Erschließungsplan auf mehrere Einzelvorha-
ben, von denen nur ein Teil fristgemäß errichtet worden ist, kommt u.U. eine 
Teilaufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in Betracht. 
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Vgl. Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/ 
Krautzberger, BauGB, § 12 Rdnr. 157; Quaas, in: 
Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, § 12 Rdnr. 60. 

Je unteilbarer und je weiter fortgeschritten das Vorhaben einzustufen ist, umso 
eher gebührt dem Belang des Vorhabenträgers allerdings Vorrang. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 292. 

Nach § 12 Abs. 6 S. 2 BauGB, der § 12 Abs. 3 S. 2 BauGB ergänzt, erfolgt die 
Planaufhebung im Fall des § 12 Abs. 6 S. 1 BauGB entschädigungslos. Der Aus-
schluß von Ansprüchen wirkt jedoch nur zu Lasten des Vorhabenträgers. Dritte 
(z.B. Eigentümer von Flächen nach § 12 Abs. 4 BauGB) können nach §§ 39 ff. 
BauGBPlanungsschadensansprüche haben.  

Vgl. Reidt, BauR 1998, S. 909, 918; Quaas, in: 
Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, § 12 Rdnr. 59. 

Hebt die Gemeinde den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aus anderen 
Gründen auf, sind Ansprüche des Vorhabenträgers auf Entschädigung nach 
§§ 39 ff. BauGB weder nach § 12 Abs. 6 S. 2 BauGB noch nach § 12 Abs. 3 S. 2 
BauGB ausgeschlossen. 

Vgl. hierzu im einzelnen Quaas, in: Schrödter, 
BauGB, 6. Aufl. 1998, § 12 Rdnr. 61; Krautzberger, 
in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 
BauGB, § 12, Rdnr. 161. 

§ 12 Abs. 6 BauGB ist aber nur bedingt geeignet, den Vorhabenträger zu 
disziplinieren. Zunächst muß die Gemeinde das vereinfachte Bebauungsplan-
verfahren durchführen und eine Abwägungsentscheidung treffen, die der gericht-
lichen Kontrolle unterliegt. Deutlich effektiver wäre es, die Geltungsdauer des 
Bebauungsplans gekoppelt an die Realisierungsfrist des Durchführungsvertrages 
zu befristen. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 12, Rdnr. 62 m.w.N. 

Hinzu kommt, daß eine Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
auf eine bereits erteilte Baugenehmigung oder auf einen erteilten Bauvorbe-
scheid keinen Einfluß hat. Die erteilte Baugenehmigung ist dann nach § 49 
Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwVfG zu widerrufen, und zwar nach § 49 Abs. 6 S. 1 VwVfG 
entschädigungslos. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 12 Rdnr. 62; Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 293. 
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Die Gemeinde kann die Genehmigung aber nur dann selbst widerrufen, wenn sie 
selbst Baurechtsbehörde ist. Quaas weist darauf hin, daß der säumige Vorha-
benträger den Widerruf stets vermeiden kann, wenn er unmittelbar vor dem Wi-
derruf doch noch mit dem Bau beginnt. Dies ergibt sich daraus, daß nach § 49 
Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwVfG der Widerruf ausgeschlossen ist, wenn von der Geneh-
migung Gebrauch gemacht wurde. 

Vgl. Quaas, in: Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, 
§ 12 Rdnr. 62. 

Der Vorschrift des § 12 Abs. 6 BauGB kommt danach in erster Linie die eher 
symbolische Funktion zu, daß die Gemeinde gegenüber dem Investor ein „Droh-
potential“ aufbauen kann.  

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 269. 

2. Wechsel des Vorhabenträgers 

Zu den „Störungen“ bei der Plandurchführung gehört auch, wenn der Vorhaben-
träger nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, aber vor 
Abschluß der Durchführung des Vorhaben- und Erschließungsplans wechselt. 
Nach § 12 Abs. 5 S. 1 BauGB bedarf ein Wechsel des Vorhabenträgers der 
(nicht formbedürftigen) Zustimmung der Gemeinde. Dies gilt auch, wenn die Ge-
meinde dem Vorhabenträger im Durchführungsvertrag eine Option für den 
Wechsel eingeräumt hat. 

Vgl. Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/ 
Krautzberger, BauGB, § 12 Rdnr. 151. 

Die Zustimmung darf nach § 12 Abs. 5 S. 2 BauGB nur dann verweigert werden, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die Durchführung des Vorha-
ben- und Erschließungsplans innerhalb der vertraglich vereinbarten Frist gefähr-
det ist. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, hat der bisherige Vorhabenträger 
gegen die Gemeinde einen Anspruch auf Zustimmung zum Wechsel. 

Vgl. Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/ 
Krautzberger, BauGB, § 12 Rdnr. 153. 

Der neue Vorhabenträger muß danach bereit und in der Lage sein, in die beste-
henden vertraglichen Verpflichtungen und die damit verfolgten Ziele und Zwecke 
uneingeschränkt einzutreten. Er muß also nicht nur über die gleiche wirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit und fachliche Kompetenz verfügen, sondern auch die 
gleichen Sicherheitsleistungen erbringen. 

Vgl. Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/ 
Krautzberger, BauGB, § 12, Rdnr. 153; Quaas, in: 
Schrödter, BauGB, 6. Aufl. 1998, § 12 Rdnr. 56. 
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Will der neue Vorhabenträger die über die Mindestregelungen des § 12 Abs. 1 
BauGB hinausgehenden Pflichten nicht übernehmen, kann die Gemeinde die 
Zustimmung für den Trägerwechsel trotzdem nicht verweigern, wenn der ur-
sprüngliche Vorhabenträger für deren Erfüllung weiterhin mithaftet. 

Vgl. Reidt, BauR 1998, S. 909, 918. 

VI. Ansprüche bei vorvertraglichen Störungen 

1. Verletzung vorvertraglicher Pflichten durch die Gemeinde 

In der Rechtsprechung ist anerkannt, daß die Aufnahme von Verhandlungen ü-
ber den Abschluß eines städtebaulichen Vertrages zwischen einer Gemeinde 
und einem privaten Partner vorvertragliche Pflichten begründet, deren schuldhaf-
te Verletzung zu Ansprüchen aus öffentlich-rechtlicher culpa in contrahendo 
(c.i.c., §§ 280, 311 Abs. 2 Nr. 1, 241 Abs. 2 BGB entsprechend) führen kann.  

BGH, U. v. 08.06.1978 - III ZR 48/76 -, BGHZ 71, 
S. 386, 392; BGH, U. v. 22.11.1979 - III ZR 186/77 
-, BGHZ 76, S. 16, 22; BGH, U. v. 07.02.1980 - III 
ZR 23/78 -, BGHZ 76, S. 343, 348; BGH, U. v. 
22.10.1981 - III ZR 37/80 -, MDR 1982, S. 462; 
BGH, U. v. 01.12.1983 - III ZR 38/82 -, Bay.VBl. 
1984, S. 284; BGH, U. v. 03.10.1985 - III ZR 60/84 
-, UPR 1986, S. 176, 177; BGH, U. v. 22.06.1989 - 
III ZR 156/86 -, NVwZ-RR 1989, S. 600; OVG Lü-
neburg, U. v. 07.03.1983 - I A 192/81 -, BRS 40 
Nr. 32; BayObLG, U. v. 09.03.1976 , BayVBl. 
1976, S. 378; Jäckle, NJW 1990, S. 2520; Jäde, 
BayVBl. 1992, S. 549; Dolde/Uechtritz, DVBl 1987, 
S. 446; Plagemann, WM 1979, S. 794; Keller, Vor-
vertragliche Schuldverhältnisse im Verwaltungs-
recht - Zugleich ein Beitrag zur Rechtsverhältnis-
lehre, 1997; Bonk, in: Stelkens/Bonk/Sachs, 
VwVfG, 6. Aufl. 2001, § 62 Rdnrn. 45 ff. m.w.N. 

Grundlage einer Haftung aus c.i.c. ist enttäuschtes Vertrauen. Haftungsbegrün-
dendes Verhalten der Gemeinde während der Anbahnungsphase kommt insbe-
sondere in Betracht 

• bei grundlosem Abbruch der Vertragsverhandlungen und 

• bei Verletzung von Aufklärungspflichten bzw. bei unrichtigen oder unvoll-
ständigen Auskünften. 

Schon während der Verhandlungen über den Abschluß eines städtebaulichen 
Vertrages schuldet der Verhandlungspartner dem anderen Teil im Hinblick auf 
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das durch die Verhandlungen begründete vertragsähnliche Vertrauensverhältnis 
die zumutbare Rücksichtnahme auf dessen berechtigte Belange. Dazu gehört 
auch, daß er die Vertragsverhandlungen nicht grundlos (ohne triftigen Grund, 
aus sachfremden Erwägungen) abbricht, wenn er zuvor das Vertrauen des an-
deren Teils erweckt hat, der Vertrag werde mit Sicherheit zustandekommen. Ein 
schuldhafter Verstoß gegen diese Pflicht kann zu der Verpflichtung führen, dem 
Verhandlungspartner den dadurch verursachten Vertrauensschaden zu ersetzen.  

Vgl. BGH, U. v. 08.06.1978 - III ZR 48/76 -, BGHZ 
71, S. 386, 395; BGH, U. v. 07.02.1980 - III ZR 
23/78 -, BGHZ 76, S. 343, 349. 

Ein schuldhafter Abbruch der Vertragsverhandlungen scheidet allerdings aus, 
wenn dem ins Auge gefaßten Vertrag die Grundlage entzogen wird, weil der – 
u.U. neu gewählte – Gemeinderat eine andere Planungskonzeption als die bishe-
rige entwickelt und das frühere Planaufstellungsverfahren nicht mehr fortführt.  

Vgl. BGH, U. v. 08.06.1978 - III ZR 48/76 -, BGHZ 
71, S. 386, 396; BGH, U. v. 07.02.1980 - III ZR 
23/78 -, BGHZ 76, S. 343, 349; BGH, U. v. 
03.10.1985 - III ZR 60/84 -, UPR 1986, S. 176, 
177. 

Rückt die Gemeinde von der verabredeten Planung aufgrund von Entscheidun-
gen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ab, kann dies mit Rücksicht auf 
ihre Planungshoheit nicht als schuldhafter Pflichtverstoß gewertet werden. Ein 
Verschulden der Gemeinde kann deshalb grundsätzlich nur in einem Verhalten 
erblickt werden, das außerhalb des Bereichs der eigentlichen Bauleitplanung 
liegt.  

Vgl. BGH, U. v. 03.10.1985 - III ZR 60/84 -, UPR 
1986, S. 176, 177. 

Eine Haftung der Gemeinde aus c.i.c. unter dem Gesichtspunkt des grundlosen 
Abbruchs der Vertragsverhandlungen scheidet somit in der Regel aus und 
kommt nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen in Betracht. 

Vgl. zu einem solchen Sonderfall BGH, U. v. 
07.02.1980 - III ZR 23/78 -, BGHZ 76, S. 343, 349 
ff. 

Haftungsträchtiger sind die Fälle, in denen die Gemeinde dem Vorhabenträger 
unrichtige oder unvollständige, seine Vermögensdispositionen nachteilig 
beeinflussende Auskünfte gibt oder wichtige Informationen zurückhält. Bei 
Verhandlungen über den Abschluß eines städtebaulichen Vertrages besteht re-
gelmäßig die Verpflichtung, den Partner über Umstände aufzuklären, die den 
Vertragszweck gefährden und die für seine Entschließung von wesentlicher Be-
deutung sein können. Je umfangreicher der Vorhabenträger auf die Erreichung 
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des auch im Interesse der Gemeinde liegenden Ziels "vorleistet“, desto stärker 
sind die sich aus Treu und Glauben für die Gemeinde ergebenden Pflichten, den 
Partner über die in ihrem Verantwortungsbereich liegenden Risiken aufzuklären.  

Vgl. BGH, U. v. 08.06.1978 - III ZR 48/76 -, BGHZ 
71, S. 386, 396; vgl. auch KG, U. v. 22.12.1998 - 
21 U 1671/98 -, NVwZ-RR 2000, S. 765, 768 zur 
Wissenszurechnung. 

Eine allgemeine Rechtspflicht, den Vertragspartner über alle denkbaren Umstän-
de aufzuklären, die auf seine Entschließung Einfluß haben können, gibt es aller-
dings nicht. Die Reichweite einer Aufklärungspflicht hängt vielmehr von den Um-
ständen des Einzelfalls sowie der Kenntnis des Vertragspartners ab.  

Vgl. BGH, U. v. 13.07.1983 - VIII ZR 142/82 -, 
NJW 1983, S. 2494; Bonk, in: Stel-
kens/Bonk/Sachs, VwVfG, 6. Aufl. 2001 , § 62 
Rdnr. 51; Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge 
– ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 271. 

Der BGH hat ein haftungsbegründendes Verhalten der Gemeinde durch schuld-
hafte Verletzung von Aufklärungspflichten z.B. in folgendem Fall angenommen: 
Ein Verband der Wohlfahrtspflege wollte mit der Gemeinde einen Vertrag über 
den Bau und den Betrieb eines Altenpflegeheims abschließen. Das vorgesehene 
Baugrundstück war im Flächennutzungsplan als Grünfläche ausgewiesen. Diese 
Ausweisung stand der beabsichtigten Nutzung entgegen. Der BGH hat in diesem 
Fall eine Haftung der Gemeinde angenommen, da sie den irrigen Eindruck er-
weckt habe, der Verwirklichung des Projekts stünden keine bauplanungsrechtli-
chen Hindernisse entgegen, obwohl sie hätte erkennen können und müssen, daß 
Umfang und Ausmaß des Projekts den Verband alsbald zu erheblichen finanziel-
len Aufwendungen veranlassen würden. Der Verband habe nach dem Grund-
satzbeschluß des Gemeinderats, der die vorangegangenen Verhandlungen 
grundsätzlich gebilligt habe, davon ausgehen dürfen, daß die Gemeinde, die zu-
gleich Bauaufsichtsbehörde war, keine planungsrechtlichen Hindernisse gegen 
das Gesamtvorhaben sah.  

Vgl. BGH, U. v. 22.10.1981 - III ZR 37/80 -, MDR 
1982, S. 462, 463. 

Ein Pflichtverstoß der Gemeinde liegt ebenfalls vor, wenn sie dem Vorhabenträ-
ger unzutreffenderweise vorgibt, die Träger öffentlicher Belange seien mit dem 
geplanten Vorhaben einverstanden. Gleiches gilt, wenn sie dem Vertragspartner 
in der Trägerbeteiligung vorgebrachte Bedenken gegen die Planungsabsichten 
nicht zur Kenntnis gibt. 

Vgl. Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 271 f. 
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Ein haftungsbegründendes Verhalten der Gemeinde liegt ferner vor, wenn sie 
dem Vorhabenträger einen nicht mehr vorhandenen Planungswillen vorspielt, um 
ihn zu weiteren Investitionen zu veranlassen. 

Vgl. BGH, U. v. 03.10.1985 - III ZR 60/84 -, UPR 
1986, S. 176, 178. 

Das Verschweigen von Tatsachen ist allerdings nur dann relevant, wenn eine 
Information nach der Verkehrsauffassung zu erwarten war. 

Vgl. BGH, U. v. 13.07.1983 - VIII ZR 142/82 -, 
NJW 1983, S. 2494; Bonk, in: Stel-
kens/Bonk/Sachs, VwVfG, 6. Aufl. 2001, § 62 
Rdnr. 51. 

Dies hat der BGH z.B. angenommen, wenn die Gemeinde nicht auf ein auf-
sichtsbehördliches Zustimmungs- oder Genehmigungserfordernis hinweist oder 
sich nicht um deren Erteilung bemüht.  

Vgl. BGH, U. v. 10.06.1999 - IX ZR 409/97 -, NJW 
1999, S. 3335; BGH, U. v. 06.06.2000 - XI ZR 
235/99 -, DVBl. 2001, S. 69. 

Ansprüche des Vorhabenträgers gegen die Gemeinde aus c.i.c. wegen Verlet-
zung vorvertraglicher Pflichten können in der Regel erst in einem deutlich fortge-
schrittenen Stadium der Vertragshandlungen entstehen, wenn ein Vertragsent-
wurf vorliegt und über die vertraglichen Eckpunkte gesprochen wurde. 

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 297 f. zur vorvertraglichen Phase eines Durch-
führungsvertrages. 

Zusagen der Verwaltung über den Abschluß eines städtebaulichen Vertrages 
bzw. die Aufstellung eines Bebauungsplans begründen dagegen grundsätzlich 
kein schutzwürdiges Vertrauen des Vorhabenträgers, da diese erkennbar 
unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die kommunalverfassungsrechtlich 
zuständigen Gremien bzw. der Durchführung eines förmlichen Planaufstellungs-
verfahrens stehen.  

Vgl. BGH, U. v. 03.10.1985 - III ZR 60/84 -, UPR 
1986, S. 176, 178; Birk, Städtebauliche Verträge, 
4. Aufl. 2002, S. 238 f.; Spannowsky, Gewerbear-
chiv 1998, S. 362, 371; Bunzel (Hrsg.), Städtebau-
liche Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, 
S. 271; u.U. können in solchen Fällen aber An-
sprüche aus stillschweigender vertraglicher Risi-
koübernahme in Betracht kommen, vgl. BGH,  
U. v. 01.12.1983 - III ZR 38/82 -, BayVBl. 1984, 
S. 284. 
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2. Verletzung vorvertraglicher Pflichten durch den Vorhabenträger 

Die Aufnahme von Verhandlungen über den Abschluß eines städtebaulichen 
Vertrages begründet auch vorvertragliche Pflichten des Vorhabenträgers gegen-
über der Gemeinde, da jeder Vertragspartner dem anderen im Hinblick auf das 
durch die Verhandlungen begründete vertragsähnliche Vertrauensverhältnis zu-
mutbare Rücksichtnahme auf dessen Belange schuldet. An die Schutzwürdigkeit 
des Vertrauens der Gemeinde dürften allerdings höhere Anforderungen zu stel-
len sein als beim Vorhabenträger. Dies ergibt sich daraus, daß die nach § 11 
BauGB übertragbaren Aufgaben einschließlich der hierfür entstehenden Kosten 
an sich in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen.  

Vgl. Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 2002, 
S. 239 f.; Jäckle, NJW 1990, S. 2520, 2522. 

Bricht der Vorhabenträger die Vertragsverhandlungen grundlos ab nachdem die 
Gemeinde auf seinen Ansiedlungswunsch hin ein Planungsbüro mit der Ausar-
beitung eines Bebauungsplanentwurfs beauftragt hat, kommt ein Anspruch der 
Gemeinde aus c.i.c. in Betracht, wenn der Vorhabenträger den Eindruck erweckt 
hat, er werde den städtebaulichen Vertrag mit Sicherheit abschließen und wenn 
er die Gemeinde unter Druck gesetzt hat, einen entsprechenden Bebauungsplan-
entwurf in Auftrag zu geben. Zweifelhaft ist dagegen, ob eine vorvertragliche Haf-
tung des Vorhabenträgers zusätzlich voraussetzt, daß er die Übernahme der 
Planungskosten ausdrücklich verbindlich zugesagt hat. 

So aber Birk, Städtebauliche Verträge, 4. Aufl. 
2002, S. 240; Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Ver-
träge – ein Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 272. 

Aufgrund der unsicheren Haftungsgrundlage empfiehlt sich deshalb der Abschluß 
eines städtebaulichen Vorvertrages, in dem sich der Vorhabenträger verpflichtet, 
die gemeindlichen Vorlaufkosten zu übernehmen. 

Eine vorvertragliche Haftung des Vorhabenträgers gegenüber der Gemeinde 
kommt auch wegen Verletzung von Aufklärungspflichten in Betracht. Verhandelt 
er mit zwei Gemeinden parallel über einen Standort und spiegelt er einer Ge-
meinde aus taktischen Gründen einen nicht mehr vorhandenen Investitionswillen 
vor, um sie zu weiteren Aufwendungen zu veranlassen, so hat er dieser Gemein-
de den hieraus entstehenden Vertrauensschaden zu ersetzen. 

Vgl. BGH, U. v. 03.10.1985 - III ZR 60/84 -, UPR 
1986, S. 176, 178. 
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VII. Vertragsanpassung bei Änderung der wirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen gem. § 60 VwVfG 

Wie bereits dargelegt können veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen für 
die Abwicklung städtebaulicher Verträge erhebliche Probleme aufwerfen, insbe-
sondere wenn es zu Einbrüchen auf dem Immobilienmarkt kommt. Dann stellt 
sich die Frage, ob die in einem städtebaulichen Vertrag übernommenen Ver-
pflichtungen des Vorhabenträgers ganz oder teilweise entfallen. 

Gestaltet sich die Kooperation zwischen Gemeinde und Vorhabenträger insge-
samt positiv, gelingt häufig auch dann eine einvernehmliche Vertragsanpas-
sung an veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wenn der städtebauli-
che Vertrag hierzu keine ausdrückliche Vertragsanpassungsregelung enthält. 
Manchmal hilft es dem Vorhabenträger bereits, wenn ihm die Gemeinde eine 
angemessene Fristverlängerung gewährt. Nicht selten versucht der Vorhaben-
träger, die Gemeinde dazu zu bewegen, einer Reduzierung des vereinbarten 
Folgekostenanteils zuzustimmen. Denkbar ist auch, daß sich die Vertragspartner 
auf eine spätere Fälligkeit der einzelnen Raten für die Folgekosten verständigen. 

Scheitert eine einvernehmliche Anpassung an die geänderten wirtschaftlichen 
Verhältnisse, hat der Vorhabenträger gegen die Gemeinde nur dann einen An-
passungsanspruch, wenn die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 VwVfG er-
füllt sind. Danach ist ein Anpassungsanspruch des Vorhabenträgers – wie be-
reits ausgeführt – nur gegeben, wenn sich die für die Festsetzung des Vertrags-
inhalts maßgeblich gewesenen Verhältnisse seit Abschluß des Vertrages so we-
sentlich geändert haben, daß einer Vertragspartei das Festhalten an der ur-
sprünglichen vertraglichen Regelung nicht mehr zuzumuten ist.  

An die Unzumutbarkeit sind hohe Anforderungen zu stellen. Zu beachten ist 
auch, daß Umstände, die in den Risikobereich des Vorhabenträgers fallen, die-
sen in der Regel nicht zu einem Anpassungsanspruch berechtigen. Stellen die 
veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Finanzierbarkeit des Vor-
habens und dadurch die Angemessenheit von Leistung und Gegenleistung nach-
träglich in Frage, bleibt es danach in der Regel bei der Leistungspflicht des 
Vorhabenträgers, weil die Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen in seinen Risikobereich fallen. 

Vgl. Scharmer, Die Vertragsanpassung bei verän-
derten Rahmenbedingungen, Thesenpapier zum 
Vortrag im Rahmen der Fachtagung „Der Vertrag 
im Städtebau“ am 21.09.2000; Bunzel (Hrsg.), 
Städtebauliche Verträge – ein Handbuch, 2. Aufl. 
1999, S. 262. 

Gleichwohl ist im Einzelfall zwischen dem Interesse der Gemeinde an dem Fest-
halten an der vertraglichen Regelung und der hierdurch entstehenden Belastung 
des Vorhabenträgers eine Abwägung vorzunehmen.  
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Vgl. Lorenz, DVBl. 1997, S. 865, 873; Scharmer, 
Die Vertragsanpassung bei veränderten Rahmen-
bedingungen, Thesenpapier zum Vortrag im Rah-
men der Fachtagung „Der Vertrag im Städtebau“ 
am 21.09.2000. 

Aufgrund der Interessenabwägung kann es geboten sein, z.B. der Verlängerung 
von vertraglich übernommenen Fristen zuzustimmen. 

Vgl. OLG Frankfurt, U. v. 21.06.1983 - 8 U 232/82 
-, NJW 1983, S. 2709; OLG Karlsruhe, Die Justiz 
1993, S. 190. 

Gleiches gilt für Anpassungen, die ohne wesentliche Beeinträchtigung der öffent-
lichen Interessen möglich sind. Dagegen ist ein Vertragsanpassungsanspruch 
des Vorhabenträgers in der Regel zu verneinen, wenn sonst die Gemeinde not-
wendige Folgeeinrichtungen aus dem Haushalt selbst finanzieren müßte. 

Vgl. Scharmer, Die Vertragsanpassung bei verän-
derten Rahmenbedingungen, Thesenpapier zum 
Vortrag im Rahmen der Fachtagung „Der Vertrag 
im Städtebau“ am 21.09.2000. 

Hiervon zu unterscheiden sind die Fälle, in denen der vertraglich vorausgesetzte 
Bedarf für öffentliche Einrichtungen, zu deren Finanzierung sich der Vorhaben-
träger verpflichtet hat, ganz oder teilweise entfallen ist. Stellte sich z.B. heraus, 
daß der Bedarf für einen geplanten Kindergarten auch mittel- und langfristig deut-
lich hinter den Prognosen zurückbleibt, kann es dem Vorhabenträger im Zweifel 
nicht zugemutet werden, an einer Folgekostenregelung für eine Einrichtung fest-
gehalten zu werden, die mangels Nachfrage nicht mehr erforderlich ist. 

Vgl. Scharmer, in: Bunzel/Sander, Städtebauliche 
Großvorhaben in der Umsetzung, 1999, S. 32; 
Bunzel (Hrsg.), Städtebauliche Verträge – ein 
Handbuch, 2. Aufl. 1999, S. 262. 
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I Kurzfassung und Empfehlungen 

Mit der Untersuchung, die in den Jahren 2013 und 2014 durchgeführt wurde, sollte aufgezeigt 

werden, welche instrumentellen und prozessualen Gestaltungsoptionen zur Umsetzung von Kli-

maschutzzielen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete bestehen. Grundlage 

hierfür bildete eine Recherche zur Praxis in zehn ausgewählten Städten. Die Recherche stützte 

sich neben der Auswertung von einschlägigen Dokumenten (Beschlüsse, Konzepte, Pläne etc.) auf 

leitfadengestützte Interviews, die in der Regel mit Mitarbeitern der in den Städten für die verbindli-

che Bauleitplanung zuständigen Stellen geführt wurden. Ergänzend wurden Interviews mit fünf 

ausgewählten Vorhabenträgern geführt, um deren Sicht auf klimaschutzbezogene Anforderungen 

bei der Entwicklung neuer Baugebiete zu ermitteln. In diesem Bericht werden die in den Fallstu-

dien und Interviews gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassend dargestellt. 

Alle zehn Städte, die in die Untersuchung einbezogen wurden, zeichneten sich durch vielfältige 

Klimaschutzaktivitäten aus, die auch den Bereich der Entwicklung neuer Baugebiete umfassten. Es 

bestanden dabei allerdings erhebliche Unterschiede, die auf spezifische Rahmenbedingungen in 

den Städten zurückzuführen waren. So bestanden Unterschiede bei der Dynamik der Bautätigkeit 

und der Nachfrage auf dem Bodenmarkt, genauso wie bei den Akteurskonstellationen (Politik und 

Verwaltung, Bauträger und nachfragende Bevölkerung), bei denen verschiedene Wertehaltungen 

zum Tragen kamen. Größere Handlungsspielräume bestanden dabei für diejenigen Städte, die 

Bauland auf eigenen Liegenschaften entwickeln können. Zudem wiesen die für den Klimaschutz 

bereitgestellten personellen und finanziellen Ressourcen, aber auch die Verankerung in der Ver-

waltung (Chefsache) und in der Kommunalpolitik erkennbare Unterschiede auf. 

1. Klimaschutzbezogene Ziele bei der Entwicklung neuer Baugebiete 

Bei der Entwicklung neuer Baugebiete geht es in energetischer Hinsicht im Kern um zwei Ziele:  

■ Minimierung des Wärmebedarfs von Gebäuden insbesondere durch  

▲ kompakte Bauweise,  

▲ technische Vorkehrungen gegen Wärmeverluste (Wärmedämmung) mit Regelungen zum 

energetischen Gebäudestandard analog zu den Energieeffizienz-Standards der einschlägigen 

KfW-Förderprogramme,  

▲ eine auf eine optimale passive Nutzung von Sonneneinstrahlungen ausgerichtete Stellung 

der Baukörper sowie  

▲ die Vermeidung von Verschattung.  

■ Möglichst CO2-freie Deckung des verbleibenden Wärmeenergiebedarf entweder durch  

▲ die Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. Solarthermie, Geothermie etc.), 

▲ CO2-minimierte Heizsysteme oder  

▲ durch die Nutzung von Wärmenetzen (Nah- oder Fernwärme aus KWK-Anlagen oder ande-

ren Wärmequellen). 

Daneben spielt in einigen Städten auch die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, z.B. 

durch Photovoltaikanlagen oder Kleinwindkraftanlagen zur Einspeisung ins Netz, eine gewisse 

Rolle. 
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2. Strategien zur Umsetzung der energetischen Ziele 

Generell stützen sich die Umsetzungsstrategien in Bezug auf energetische Ziele bei Neubaugebie-

ten nicht allein auf ordnungs- und planungsrechtliche Instrumente. Grundlegend ist vielmehr eine 

zielgerichtete Information und Beratung der Vorhabenträger und Bauwilligen, die davon ausgeht, 

dass sich Maßnahmen zur energetischen Optimierung nicht gegen die Nachfrage am Markt durch-

setzen können. Gegenstand der Beratung sind dabei insbesondere die technischen Gestaltungsop-

tionen, die ökonomischen Effekte (Mehrkosten und finanzielle Einsparpotenziale) sowie die beste-

henden finanziellen Förderprogramme. 

Zum Teil haben die Städte eigene kommunale Fördermöglichkeiten geschaffen, um zusätzliche 

Anreize für diejenigen Bauwilligen zu schaffen, die zum Beispiel den Passivhausstandard oder an-

dere über die generellen Vorgaben hinausgehende Maßnahmen realisieren. In den meisten Fällen 

sind diese kommunalen Förderprogramme auf Fälle beschränkt, bei denen die Stadt eigene Flä-

chen entwickelt und dann einzeln an Bauwillige oder Bauträger veräußert.  

Einen generell gültigen Standard für energieoptimierte Neubaugebiete gibt es nicht, da die Bedin-

gungen von Fall zu Fall unterschiedlich sind. Insbesondere die Bedingungen für den Anschluss an 

Fern- und Nahwärmenetze hängen von der bestehenden Netzstruktur und von der erwarteten Aus-

lastung ab und können nur einzelfallbezogen bewertet werden. Ebenso von Bedeutung sind die 

bauliche Dichte und die naturräumlichen Gegebenheiten, die Kostenwirksamkeit der Maßnahmen 

und schließlich auch die Akzeptanz bei Bauträgern, Erwerbern und Mietern. 

Generell besteht die Einschätzung, dass die frühzeitige Berücksichtigung energetischer Aspekte bei 

der Aufstellung von Bebauungsplänen günstig ist, weil auf diese Weise die energetischen Ziele 

besser mit den sonstigen städtebaulichen Zielen in Einklang gebracht werden können. Ein in vielen 

Städten zu diesem Zwecke angewandtes Instrument ist das auf das Neubaugebiet bezogene Ener-

giekonzept. Zum Teil wird den Vorhabenträgern auf der Grundlage städtebaulicher Verträge ab-

verlangt, ein solches Energiekonzept vorzulegen. Im Übrigen werden den Vorhabenträgern häufig 

Checklisten an die Hand gegeben, anhand derer diese das Planungsvorhaben energetisch optimie-

ren können. Für Beratungs- und Aushandlungsprozesse mit den Vorhabenträgern bilden die 

Checklisten eine Grundlage. 

Die Städte setzen generell mehr auf Kooperation als auf hoheitliches Anordnen. Dabei werden al-

lerdings unterschiedliche Grundhaltungen deutlich, die Auswirkungen auf die stringente Umset-

zung und auf die Gestaltungskraft im Verwaltungshandeln haben.  

■ Die eine Gruppe der Städte setzt vorrangig auf Freiwilligkeit. Sie will Vorhabenträger durch 

ausführliche Informationen und Beratungen dazu bewegen, freiwillig eine energieoptimierte 

Realisierung der Bauvorhaben anzustreben. Die insoweit stattfindenden Aushandlungsprozesse 

sind daher von entscheidender Bedeutung. Überwiegend setzen die Städte, die auf eine freiwil-

lige Umsetzung bauen, darauf, die Ergebnisse des Aushandlungsprozesses in städtebaulichen 

Verträgen verbindlich zu regeln. In den Verhandlungen wird einzelfallabhängig ausgelotet, zu 

welchen energetischen Optimierungsmaßnahmen der Vorhabenträger als Vertragspartner bereit 

ist.  

■ Die andere Gruppe der Städte verfolgt demgegenüber auf der Grundlage einschlägiger Be-

schlüsse ein stringenteres Vorgehen, bei dem die generellen Richtlinien als Bindungen in den 

städtebaulichen Verträgen umgesetzt werden. Gleichwohl findet auch hier eine frühzeitige Ab-

stimmung und Beratung mit den Vorhabenträgern statt.  

 



7 

 

3. Rechtsverbindliche Festlegung von energetischen Maßnahmen 

Dem Bebauungsplan kommt bei der rechtsverbindlichen Festlegung energetischer Ziele bei Neu-

baugebieten nur eine eher nachgeordnete Rolle zu. Lediglich das Bestreben, ein günstiges Ver-

hältnis von Gebäudefläche zu beheizbarem Gebäudevolumen (A/V-Verhältnis) sowie eine zur 

energetischen Nutzung der Sonneneinstrahlung möglichst günstige Stellung der Baukörper zu er-

reichen, wird in den Festsetzungen der Bebauungspläne regelmäßig berücksichtigt. 

Zur rechtlichen Fixierung der damit verfolgten Ziele nutzen die Städte die nach § 9 Abs. 1 BauGB 

in Verbindung mit der BauNVO bestehenden Möglichkeiten, die Bauweise, Baulinien und Bau-

grenzen sowie die Höhe baulicher Anlagen im Bebauungsplan festzusetzen. Zum Teil werden zur 

Vermeidung von Verschattung durch Vegetation auch Bepflanzungsfestsetzungen nach § 9 Abs. 1 

Nr. 25 BauGB getroffen. Ebenfalls relativ weit verbreitet ist die Festsetzung von Flächen für Anla-

gen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Spei-

cherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraftwärmekopplungen 

nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB. Von der Möglichkeit, nach § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB Gebiete 

festzusetzen, in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen An-

lagen bestimmte bauliche oder sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder 

Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-

Kopplungen getroffen werden müssen, haben nur zwei Städte Gebrauch gemacht. 

Als für die rechtlich bindende Steuerung wesentlich wichtiger erweisen sich städtebauliche Verträ-

ge und - bei der Veräußerung kommunaler Liegenschaften - Grundstückskaufverträge. Diesbezüg-

lich findet sich ein breites Spektrum an Regelungsbeispielen. So finden sich insbesondere Beispiele 

für folgende Regelungen: 

■ Anschluss an ein bestehendes Wärmenetz, 

■ Erreichung eines die Anforderungen der EnEV übersteigenden energetischen Gebäudestandards 

orientiert an den Energieeffizienzhaus-Standards der KfW-Förderprogramme einschließlich ent-

sprechender Nachweispflichten, 

■ Bindungen in Bezug auf die Deckung des Restwärmebedarfs (z.B. Heizsysteme, deren Emissi-

onswerte nicht höher sind als die von Gas-Brennwert-Anlagen), 

■ der Einbau von solarthermischen Anlagen, 

■ die Nutzung von Dachflächen zur Stromerzeugung aus solarer Strahlungsenergie entweder im 

Eigenbetrieb oder auf der Basis von Contracting-Modellen. 

Eine systematische Evaluation der Praxis in den einzelnen Städten konnte im Rahmen dieser Studie 

nicht geleistet werden. Es besteht allerdings auf der Grundlage der geführten Interviews der Ein-

druck, dass besonders weitgehende Regelungen eher getroffen werden, wenn die Stadt als Grund-

stückseigentümer auftritt und die Bedingungen für den Kauf in die Grundstückskaufverträge auf-

nehmen kann. Häufig handelt es sich dann auch um energetische Modell- bzw. Vorzeigevorha-

ben. Demgegenüber wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass bei städtebaulichen Verträgen mit 

Vorhabenträgern die Reichweite der klimaschutzbezogenen Regelungen im Vertrag von den Er-

gebnissen des Aushandlungsprozesses abhängt und die Vorhabenträger diesbezüglich unterschied-

lich aufgeschlossen sind. Auch wurde darauf hingewiesen, dass es in solchen Fällen entscheidend 

sein kann, ob und wie die kommunalpolitischen Entscheidungsträger die energetischen Ziele im 

Einzelfall unterstützen. Ohne eine solche Unterstützung werden die Durchsetzungschancen der 

entsprechenden Ziele im Rahmen des Aushandlungsprozesses als gering eingeschätzt.  

Grundsätzlich anders scheint die Praxis nur in einer geringeren Anzahl der Städte zu sein, in de-

nen die Verwaltung einer durch Ratsbeschluss festgelegten generellen Richtlinie folgt. Diese findet 
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sich als Standard in den Regelungen wieder, die in städtebaulichen Verträgen getroffen werden. 

Dieser Standard ist Maßstab für die Aushandlung der städtebaulichen Verträge und wird den poli-

tischen Vorgaben entsprechend offenbar in der Regel durchgesetzt. In einer der untersuchten Städ-

te wird der Vorhabenträger nicht nur zur Einhaltung der von der Stadt definierten Niedrigenergie-

bauweise verpflichtet, sondern auch dazu, die umweltverträglichste Variante des Energiekonzeptes 

umzusetzen, sofern diese wirtschaftlich mindestens gleichwertig oder nur unwesentlich (max. 10 

Prozent) teurer als eine definierte Basisvariante ist.  

4. Akzeptanz 

Wichtig für die Akzeptanz energetischer Optimierungsmaßnahmen sind die ökonomischen Effekte, 

d.h. die Kosten der Maßnahmen, die am Markt durchgesetzt werden müssen. Mehrere Inter-

viewpartner verwiesen darauf, dass man zwischen verschiedenen Marktsegmenten unterscheiden 

müsse. In bestimmten Fallkonstellationen würden sich die durch energetische Maßnahmen be-

wirkten zusätzlichen Kosten als Vermarktungshindernis erweisen. Generell weniger geeignet für 

energetische Anforderungen, die über den gesetzlichen Mindeststandard hinausgehen, ist der 

Mietwohnungsbau. Offenbar schlagen hier die Mehrkosten unmittelbar auf die Kostenmiete durch. 

Zu beachten ist auch, dass die Kostenwirksamkeit in Abhängigkeit von der Art und dem Grad der 

geforderten energetischen Optimierung variiert. Dementsprechend dürfte auch die Akzeptanz und 

Umsetzungsbereitschaft bei Vorhabenträgern variieren. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass 

der „Bogen nicht überspannt werden dürfe“ und der Grenzertrag der energetischen Optimie-

rungsmaßnahmen beachtet werden muss. Es bedarf insoweit offenbar einer differenzierten Befas-

sung mit den Kosten und Amortisationszeiten der jeweiligen Maßnahmen. 

Die Einschätzungen der Vorhabenträger weisen insgesamt aber große Unterschiede auf. Neben 

genereller Skepsis werden zum Teil auch die Vorteile klimaschutzbezogener Maßnahmen gesehen 

oder es wird die Einschätzung vertreten, dass sich aus den zusätzlichen energetischen Anforderun-

gen in vielen Fällen keine gravierenden Vermarktungsprobleme ergeben. Die Vorhabenträger ste-

hen dem Thema Klimaschutz und Energieoptimierung mithin unterschiedlich aufgeschlossen ge-

genüber.  

Vor allem gegenüber dem privaten Bauwilligen sind die Informations- und Beratungsangebote von 

entscheidender Bedeutung, um Akzeptanz und Kaufbereitschaft zu erreichen. Die Städte berich-

ten, dass diese Bemühungen in der Regel erfolgreich seien. Dabei spielen vor allem auch die lang-

fristigen Einsparmöglichkeiten aber auch die Nutzung von Fördertöpfen eine wichtige Rolle. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Akzeptanz energetischer Optimierungsmaßnahmen 

bei neuen Baugebieten kein „Selbstläufer“ ist, sondern die Städte nicht unerhebliche Überzeu-

gungsarbeit leisten müssen. 

5. Umsetzungskontrolle 

Ein generelles Verfahren zur Kontrolle vertraglich vereinbarter Energiestandards, die über die 

EnEV-Standards hinausgehen, sowie zur Umsetzung weiterer energetischer Maßnahmen, ist in den 

meisten der in die Untersuchung einbezogenen Städte nicht erkennbar. Ein systematisches Ver-

tragscontrolling ist – soweit ersichtlich - lediglich in einer Stadt im Aufbau. Einige Städte haben 

bezogen auf bestimmte Vorzeigeprojekte ein Controlling auch unter Einbeziehung externer Büros 

installiert. Soweit energetische Standards oder andere energetische Maßnahmen in Verträgen ver-

einbart werden, wird deren Durchführung durch Vertragsstrafenklauseln abgesichert.  
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Erkennbare Gründe für das weitgehende Fehlen eines Controllings sind die fehlenden Personalres-

sourcen für diese neue zusätzliche Aufgabe in der Verwaltung. Auch die Vergabe dieser Aufgabe 

nach außen ist ressourcenintensiv und erfolgt bislang nur in Einzelfällen. Die Wirksamkeit von 

Vertragsstrafenregelungen ist in Ermangelung von Controllingstrukturen ebenfalls fraglich. 

Die Fälle, bei denen ein Controlling stattgefunden hat, bestätigen die Sinnhaftigkeit und Notwen-

digkeit einer Nachkontrolle der durchgeführten energetischen Maßnahmen. Insbesondere hinsicht-

lich der Dichtigkeit ergeben Nachkontrollen immer wieder erhebliche Ausführungsmängel. Erst 

das Controlling führt zu einem nachhaltigen Lernprozess der Handwerkerschaft. 

6. Empfehlungen 

(1) Für ein konsequentes und erfolgreiches Verwaltungshandeln im Rahmen der Kooperation mit 

Vorhabenträgern ist eine ausreichende politische Rückendeckung essenziell. Aus diesem 

Grund wird empfohlen, die Eckpunkte des gewünschten Verwaltungshandelns durch einen 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung festzulegen.  

 

(2) Die Landeshauptstadt Potsdam und die maßgeblichen Vorhabenträger sollten eine Rahmen-

vereinbarung treffen, die „Spielregeln“ für Klimaschutz und Energieeffizienz definiert und zwi-

schen den Planungsbeteiligten Augenhöhe herstellt. Insbesondere sollten für beide Seiten Ver-

pflichtungen in Bezug auf die energetischen Anforderungen und die verfahrensmäßige Einbin-

dung von Energiekonzepten enthalten sein.  

 

(3) Um die Grundlagen für eine energetisch optimierte Planung zu schaffen, ist eine frühzeitige 

Abstimmung der Fachinteressen innerhalb der Potsdamer Stadtverwaltung erforderlich. Zu 

diesem Zweck haben sich in anderen Städten "Runde Tische" oder die Entwicklung ressort-

übergreifender Arbeitsstrukturen bewährt. Solche insgesamt für ein effektives Verwaltungshan-

deln sinnvollen Strukturen sind auch für die Umsetzung der Ziele des Klimaschutzes bei städ-

tebaulichen Vorhaben essentiell. 

 

(4) Mit der Umsetzung klimapolitischer Ziele und Maßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung 

wird das Spektrum der von der Planungsverwaltung zu erfüllenden Aufgaben erweitert. Die 

Umsetzung kann deshalb nur gelingen, wenn sie durch eine den zusätzlichen Aufgaben ge-

recht werdende Personal- und Finanzausstattung begleitet wird. Dabei ist nicht nur die ausrei-

chende Personalkapazität zu beachten, sondern auch die entsprechende Qualifizierung des 

Personals, denn nur so kann mehr Qualität im Beratungsprozess und Verfahren gewährleistet 

werden. Ergänzend sollte die Politik für die Komplexität und den Umfang der Verwaltungsauf-

gaben sensibilisiert werden. Dies könnte im Rahmen eines Workshops zu den Themen Klima-

schutz und Energieeffizienz bei Bauvorhaben für die Stadtverordneten erfolgen (vergleichbar 

mit dem Workshop, der für Investoren und Bauträger durchgeführt wurde).  

 

(5) Die Untersuchung hat gezeigt, dass in vielen Fällen die Erarbeitung von baugebietsbezogenen 

Energiekonzepten sinnvoll ist, um energetisch und städtebaulich abgestimmte Umsetzungswe-

ge zu finden. Diese zu erstellen kann den Vorhabenträgern aufgegeben werden, wobei grund-

sätzlich der örtliche Energieversorger frühzeitig eingebunden werden sollte. Angesichts des 

mit den Energiekonzepten verbundenen zusätzlichen Aufwands sollte ein solches Verfahren 

auf solche Fallkonstellationen beschränkt werden, bei denen nach einer ersten Einschätzung 

die Bandbreite unterschiedlicher energetischer Maßnahmen groß ist.  
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(6) In Anbetracht der unterschiedlich weitreichenden Kostenwirksamkeit energetischer Optimie-

rungsmaßnahmen sollte festgelegt werden, welche Maßnahmen und energetischen Standards 

regelmäßig durchgesetzt und welche eher im Einzelfall bei günstigen Rahmenbedingungen 

und bei einem entsprechenden Interesse eines Vorhabenträgers umgesetzt werden können. 

Dabei ist insbesondere der Grenzertrag einzelner Maßnahmen, insbesondere im Bereich der 

Energieeffizienz von Gebäuden, zu beachten. 

 

(7) Auf der Grundlage der Regelungsbeispiele aus anderen Städten sollten als Vertragsmuster 

Textbausteine für die angestrebten Regelungen in städtebaulichen Verträgen entwickelt wer-

den. Dies ist die Basis für erfolgreiche Vertragsverhandlungen. Mit Blick auf die Wahrung des 

Angemessenheitserfordernisses sind die vertraglichen Anforderungen zur Energieeffizienz in 

eine wirtschaftliche Gesamtbetrachtung mit den anderen üblicherweise in städtebaulichen 

Verträgen enthaltenen Bindungen einzustellen.  

 

(8) Checklisten schaffen die Basis für ein einheitliches und verlässliches Verwaltungshandeln und 

damit für eine konsequente Umsetzung der klimaschutzbezogenen politischen Ziele. Die Lan-

deshauptstadt Potsdam sollte die bisher vorrangig intern genutzte Arbeitshilfe „Energieeffizienz 

in der Bauleitplanung“ zu einer allgemeingültigen Checkliste weiterentwickeln, die bei der 

Beratung von Bauträgern und Bauwilligen aktiv genutzt werden kann.  

 

(9) In Abstimmung mit der für Klimaschutz zuständigen Stelle der Potsdamer Stadtverwaltung soll-

te ein für die Entwicklung neuer Baugebiete maßgeschneidertes Beratungsangebot für Vorha-

benträger und einzelne Bauwillige vorbereitet werden. 

 

(10) Zur Qualifizierung von Architekten und Handwerkerschaft in Bezug auf die Erfordernisse von 

Klimaschutz und Energieeffizienz bei Bauvorhaben sollte auf entsprechende Fortbildungen 

und Schulungen hingewirkt werden. 

 

(11) Es wird empfohlen, auf der Grundlage der skizzierten Erfahrungen anderer Städte die Einfüh-

rung von Anreizsystemen für energetische Optimierungsmaßnahmen zu prüfen. 

 

(12) Empfehlenswert ist es auch, wenn die Stadt bei ihren eigenen Hochbaumaßnahmen einen er-

höhten energetischen Standard umsetzt und auf diese Weise ihrer Vorbildfunktion gerecht 

wird.  

 

(13) Ein generelles oder einheitliches Verfahren zur Kontrolle vertraglich vereinbarter Energie-

standards sowie zur Umsetzung weiterer energetischer Maßnahmen ist in der kommunalen 

Praxis nicht erkennbar. Dennoch erscheint es empfehlenswert, ein Vertragscontrolling zu in-

stallieren und mit Ressourcen zu hintersetzen, um die Einhaltung der vertraglichen Vorgaben 

zur Energieeffizienz und zur Erzeugung/Nutzung Erneuerbarer Energien zu gewährleisten. Eine 

Vertragsstrafenklausel ist daneben als negativer Umsetzungsanreiz wichtig, ersetzt das Con-

trolling aber nicht, sondern stattet es mit einer Sanktionsoption aus. 
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II Einführung 

1. Zielstellung  

Mit der vorliegenden Untersuchung wurden die kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten unter-

sucht, die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zur Förderung des Klimaschutzes und ei-

ner energieeffizienten und klimaschonenden Stadtentwicklung zur Anwendung kommen. Dabei 

fanden nicht nur Festsetzungsmöglichkeiten nach den Bestimmungen des BauGB und der BauNVO 

Berücksichtigung, sondern auch Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeffizienz, die in 

städtebaulichen Verträgen oder Grundstückskaufverträgen vereinbart werden. 

Für die kommunale Praxis ergeben sich zahlreiche Fragen, die die Eignung der Festsetzungen im 

konkreten Einzelfall, die Möglichkeiten ergänzender Vereinbarungen in städtebaulichen Verträgen 

oder Grundstückskaufverträgen, die Vollzugsfähigkeit und Akzeptanz sowie die Wirtschaftlichkeit 

betreffen. Es gibt in diesem Bereich noch keine gefestigte und rechtlich wie praktisch erprobte 

Verwaltungspraxis. Von daher wurden im Rahmen der Untersuchung die Erfahrungen und die 

gängige Praxis in ausgewählten Städten erfasst und mit Blick auf die Potsdamer Erfordernisse be-

wertet. Auf diese Weise soll ein tragfähiger Weg für die Weiterentwicklung der klimagerechten 

Bauleitplanung in Potsdam aufgezeigt werden. 

2. Methodische Vorgehensweise 

a) Sekundäranalyse 

Im Rahmen einer Sekundäranalyse wurden vorhandene Quellen zu den Möglichkeiten, im Rah-

men der Bauleitplanung einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Energieeffizienz zu leisten, aus-

gewertet. Dabei konnte auf eigene einschlägige und vertiefte Vorarbeiten insbesondere im Zu-

sammenhang mit der Erarbeitung des Praxisleitfadens „Klimaschutz in Kommunen“ sowie auf Er-

fahrungen des „Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler Klimaschutz“ beim Difu zurückge-

griffen werden. Auch die Vorüberlegungen der Landeshauptstadt Potsdam wurden erfasst und in 

die Analyse eingebunden. 

b) Befragung zehn ausgewählter Städte 

Im zweiten Untersuchungsschritt wurden zehn Referenzstädte ausgewählt, die schriftlich und tele-

fonisch zu ihren Erfahrungen im Hinblick auf klimaschutzrelevante Festsetzungen und Vereinba-

rungen in der verbindlichen Bauleitplanung sowie damit verbundene weitere Aspekte befragt wur-

den. Bei der Auswahl der Städte wurde Wert darauf gelegt, Kommunen mit besonderem Engage-

ment in Bezug auf den Klimaschutz heranzuziehen - zum Beispiel Städte, die einen Masterplan 

„100% Klimaschutz“ aufstellen, Mitglied im Klimabündnis sind oder im Hinblick auf ihre Klima-

schutzaktivitäten prämiert wurden (beispielsweise mit dem european energy award oder der Aus-

zeichnung ‚Bundeshauptstadt im Klimaschutz‘). Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, dass 

sich dieses Engagement auch auf die Handlungsfelder Stadtplanung und Städtebau niederschlägt, 

wie zum Beispiel durch entsprechende Planungen mit weitreichenden Regelungen zur Energieeffi-

zienz. Neben diesen Projekten mit Vorbildcharakter wurden kommunale Planungsleitfäden und 

Checklisten zum Klimaschutz in der Stadtplanung sowie Beschlüsse zu energieeffizientem Planen 

und Bauen als Hinweise auf ein entsprechendes Engagement genutzt. Schließlich wurde die Stadt-

größe als weiteres Auswahlkriterium hinzugezogen, da eine Auswahl von Städten angestrebt wur-

de, die in ihrer Größe mit der Stadt Potsdam vergleichbar sind. 

Die Mitwirkungsbereitschaft der Städte wurde telefonisch abgefragt und in diesem Zusammenhang 

auch der jeweilige Ansprechpartner für die Untersuchung ermittelt, der an der Schnittstelle von 
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Stadt- bzw. Bauleitplanung und Klimaschutz tätig ist. In den meisten Städten erfolgte insoweit eine 

Vermittlung an die Stadtplanungsämter bzw. Bauämter. Folgende zehn Städte haben sich bereit 

erklärt, an der Untersuchung mitzuwirken: Augsburg, Bielefeld, Erlangen, Esslingen, Freiburg, 

Greifswald, Hannover, Heidelberg, Lübeck und Osnabrück. 

Zur Erhebung der kommunalen Erfahrungen wurde aufbauend auf der Sekundäranalyse ein Frage-

bogen konzipiert, der die Erfahrungen und Einschätzungen bezüglich der Umsetzung von Klima-

schutzaspekten in der Bauleitplanung in insgesamt 32 Fragen behandelt (jeweils die Hälfte offene 

und geschlossene Fragen). Diese befassen sich mit den Grundlagen des Klimaschutzes in der je-

weiligen Kommune, den Zielvorgaben für eine effiziente Energieversorgung und den Energiebedarf 

neuer Baugebiete, Regelungskonzepten, Verfahrensaspekten und schließlich der Umsetzung. 

Der Fragebogen wurde von den Ansprechpartnern in den Städten zunächst schriftlich beantwortet. 

Darauf aufbauend wurden zur Vertiefung der Antworten und zur Klärung von Rückfragen telefoni-

sche Interviews geführt, die protokolliert wurden. In einigen Städten erfolgten ergänzende telefoni-

sche Gespräche mit Umweltamtsmitarbeitern oder Klimaschutzbeauftragten, um Detailfragen zu 

klären. 

c) Investorenbefragung 

In Ergänzung zur Befragung der kommunalen Vertreter wurden Investoren aus fünf der betrachte-

ten Städte zu ihren Erfahrungen mit kommunalen Vorgaben zu Energieeffizienz und Klimaschutz 

befragt und um Einschätzungen aus ihrer Perspektive gebeten. Wie auch die kommunalen An-

sprechpartner wurden die Investoren zunächst schriftlich auf der Grundlage eines Fragenbogens 

befragt, der 14 überwiegend geschlossene Fragen zur Vermarktung, Wirtschaftlichkeit und Bedeu-

tung von Vorgaben zur Energieeffizienz umfasste. Auf der Basis dieser Antworten wurden an-

schließend vertiefende Telefoninterviews geführt. 

d) Workshop mit Potsdamer Investoren und Bauträgern 

Zusätzlich zur Befragung der kommunalen Vertreter und der Investoren zu ihren Erfahrungen mit 

kommunalen Vorgaben zu Energieeffizienz und Klimaschutz wurde ein Workshop mit sieben 

Potsdamer Investoren und Bauträgern durchgeführt. Diskussionsgegenstand des Workshops waren 

u.a. die Auswirkungen von Regelungen zur Energieoptimierung auf Vorhaben, die Zusammenar-

beit zwischen Verwaltung und Investoren bei Fragen der energetischen Optimierung sowie die 

Verankerung von energetischen Aspekten in der Entwurfsphase.  
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III Grundsätze und Ziele zum „Klimaschutz in der Bauleitplanung“ 

1. Grundlegende Konzepte und Strategien  

Alle zehn in die Untersuchung einbezogenen Städte zeichnen sich – allerdings in unterschiedli-

chem Maße – durch vielfältige Klimaschutzaktivitäten aus, die auch den Bereich der Entwicklung 

neuer Baugebiete umfassen. Die zehn Städte sind mit Ausnahme der Hansestadt Greifswald dem 

Bündnis europäischer Städte zum Klimaschutz beigetreten. Auch haben alle Städte Grundsatzbe-

schlüsse gefasst, die die Aktivitäten im Bereich Klimaschutz betreffen.  

Die Stadt Augsburg hat bereits im Jahr 2004 ein „CO2-Minderungskonzept“ beschlossen. Dieses 

Konzept umfasst einen umfangreichen Katalog mit Maßnahmenvorschlägen. Angesprochen wird 

auch die energieoptimierte Neubauplanung. Im Jahre 2007 wurde der Leitfaden „Klimaschutz und 

Stadtplanung Augsburg“ vorgelegt. Dieser Leitfaden enthält zahlreiche Hinweise zur energetisch 

optimierten Planung neuer Baugebiete und entsprechende Checklisten für Bauträger (vgl. hierzu 

VHW FW 5/Oktober-November 2008, S. 249 – 252). Mit dem Klimaschutzbericht 2008 wurde 

sodann ein 9-Punkte-Plan zur Augsburger Klimaoffensive durch den Stadtrat beschlossen. Darin 

wurden Ziele und Maßnahmenvorschläge aus dem CO2-Minderungskonzept von 2004 zusam-

mengefasst und Prioritäten gesetzt. Im Jahr 2010 wurde ein weiterer Klimaschutzbericht erarbeitet. 

Dieser dient einer Zwischenbilanzierung des 9-Punkte-Plans aus dem Vorgängerbericht. Im Zwei-

Jahres Rhythmus folgend wurde auch im Jahr 2012 ein Klimaschutzbericht für die Stadt Augsburg 

vorgelegt.  

In Bielefeld hat sich der Rat der Stadt im September 2007 verpflichtet, alles in seiner Macht ste-

hende zu tun, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung bis zum Jahr 2020 zu erreichen. 

Grundlegend für die Umsetzung dieses Ziels war die Erstellung eines kommunalen „Handlungs-

programms Klimaschutz“ für den Zeitraum 2008 bis 2020. Zur Zwischenbilanzierung dieses 

Handlungsprogramms wurden in den Jahren 2010 und 2012 Zwischenberichte vorgelegt. Bereits 

in früheren Jahren, im Zeitraum von 2000 bis 2004, hat sich die Stadt Bielefeld mit der Solar-

Siedlung „Kupferheide“ am NRW-Landesprogramm 50-Solar-Siedlungen beteiligt.  

In der Stadt Erlangen wurden im November 2008 unter dem Titel „EnergieeffizientER-Aktions-

programm für Erlangen“ die programmatischen Grundlagen für die Umsetzung energie- und kli-

mapolitischer Ziele in der Stadt gelegt. Diese erfuhren eine Weiterentwicklung mit dem im De-

zember 2011 erfolgten Stadtratsbeschluss „Energiewende Erlangen“. Darin wurde u. a. als Ziel die 

Umstellung der Stromversorgung bis zum Jahre 2030 auf jeweils 50 Prozent durch hocheffiziente 

KWK-Anlagen im Stadtgebiet und aus regenerativer Energie sowie bis 2050 die vollständige Um-

stellung der Wärmeversorgung auf der Basis regenerativer Energien festgeschrieben. Zur Umset-

zung wurden eine ganze Reihe organisatorischer Aktivitäten angestrengt. So wurden u.a. eine 

übergeordnete Lenkungsgruppe sowie verschiedene Arbeitsgruppen zu Einzelaspekten eingerich-

tet. Zudem wurde eine Vereinbarung mit verschiedenen Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen, 

Handwerk und Wohnungswirtschaft sowie aus dem Verkehrsbereich unter dem Titel „Erlanger Al-

lianz zur Energieeffizienz und zum Klimaschutz“ abgeschlossen. Aktuell hat die Stadt Erlangen die 

Erarbeitung eines „Energienutzungsplans“ in Auftrag gegeben. In diesem sollen – vergleichbar dem 

Grundgedanken eines „Flächennutzungsplans“ – die zukünftige energetische Entwicklung in Er-

langen unter Einbeziehung des Bestandes systematisch dargestellt werden. 

In der Stadt Esslingen wurde im Jahr 2010 ein integriertes Klimaschutzkonzept vorgelegt. Dieses 

Konzept enthält eine Energie- und CO2-Bilanz für die Stadt, einen Rückblick auf die bislang 

durchgeführten Maßnahmen, einen Maßnahmenkatalog und hierauf bezogene Empfehlungen. Im 

Jahre 2010 wurde ein Energiebericht vorgelegt, der an frühere Energieberichte der Stadt anschließt. 

In diesem Bericht werden neben Informationen über die aktuellen Energieverbräuche, die Entwick-
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lung der Verbräuche und den energetischen Bestand der Gebäude auch Energieeinsparpotenziale 

im Gebäudebestand aufgezeigt. Im Jahr 2012 wurde schließlich ein Klimabilanzbericht für die Jah-

re 2007 bis 2011 vorgelegt. In diesem finden sich u. a. eine Übersicht der zur Umsetzung der Kli-

maschutzziele erfolgten Projekte sowie das Maßnahmenprogramm für die Jahre 2012 und 2013.  

Die Stadt Freiburg hat bereits im Jahre 1996 auf der Grundlage eines umfassenden Klimaschutz-

konzeptes das Ziel festgelegt, die CO2-Emissionen bis zum Jahre 2010 um 25 Prozent gegenüber 

dem Jahr 1992 zu verringern. Im Jahr 2007 wurde eine Klimaschutz-Strategie vorgelegt. Daneben 

wurden in den letzten Jahren eine Reihe von Beschlüssen zur Umsetzung der Klimaschutzziele ge-

fasst, darunter ein Beschluss über „Instrumente zur Umsetzung der Klimaschutzziele in der Stadt-

entwicklung und Bauleitplanung“. Die Stadt verweist zudem auf eine ganze Reihe von konkreten 

Beispielen, in denen die Ziele des Klimaschutzes bereits umgesetzt wurden.  

Die Hansestadt Greifswald hat, gefördert durch die Kommunalrichtlinie des Bundesministeriums 

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, im Jahr 2010 ein „Integriertes Klimaschutzkon-

zept“ erarbeiten lassen. Auch dieses Konzept enthält gemäß den Fördervoraussetzungen eine Bi-

lanzierung sowie ein Maßnahmenprogramm. Bereits im Jahr 2009 hat die Bürgerschaft einen Be-

schluss zur Steigerung der Energieeffizienz in neuen Baugebieten und bei städtischen Bauvorha-

ben gefasst. Dieser enthält neben Zielvorgaben für die Bauleitplanung Vorgaben für die Förderung 

bei Unterschreitung des KFW Effizienzhaus 55 Standards. Mit Beschluss von Mai 2012 wurden 

zudem Leitlinien zum nachhaltigen und wirtschaftlichen Bauen vorgelegt. Zur Begründung dieses 

Beschlusses wird dort ausgeführt: „Mit der Festlegung dieser Leitlinien wird damit als Umweltziel 

nicht mehr wie bisher ausschließlich auf die Energieeffizienz (Beschlusslage der Bürgerschaft: je-

weilige ENEV minus 30 Prozent), sondern auch auf die Kriterien Lebenszykluskosten, Schutz der 

Gesundheit der Nutzer und der Umwelt abgestellt. Darüber hinaus bereitet sich Greifswald mit der 

Einführung der Richtlinie schon auf die zu erwartenden gesetzlichen Veränderungen bei der Ener-

gieeffizienz vor: […]“. 

Die Stadt Hannover hat im Jahre 2008 unter dem Titel „Klima-Allianz Hannover 2020“ ein Klima-

schutzaktionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2020 vorgelegt. Dabei handelt es sich um ein alle 

Bereiche der Stadtverwaltung sowie der Stadtwerke umfassendes Maßnahmenprogramm. Zudem 

hat sich die Stadt durch Ratsbeschluss eine Leitlinie unter dem Titel „Ökologische Standards beim 

Bauen im kommunalen Einflussbereich“ gegeben. Dabei werden für den Bereich Energie umfang-

reiche Handlungsoptionen für die Bauleitplanung sowie die Vertragsgestaltung im Wohnungsbau 

sowie im Gewerbebau gegeben (Anlage 1 zur Drucksache Nr. 1440/2007; Nr. 1984/2009). Zu-

dem ist Hannover Masterplan-Kommune im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des 

BMU. 

Die Stadt Heidelberg hat im Jahr 2004 eine Energiekonzeption vorgelegt, die im Jahr 2010 mit 

Blick auf die veränderten rechtlichen Grundlagen fortgeschrieben wurde. Mit diesem Energiekon-

zept werden Zielvorgaben und Energiestandards für das Handeln der Stadt und der städtischen 

Gesellschaft bei den eigenen Liegenschaften, bei der Energieversorgung des Stadtgebiets, für die 

Bauleitplanung, die Grundstückswirtschaft sowie für kommunale Serviceleistungen festgelegt. Das 

Klimaschutzkonzept der Stadt aus dem Jahr 2004 enthält einen Katalog an Maßnahmenempfeh-

lungen über die verschiedenen Handlungsfelder und Zielgruppen verteilt. Auch die Stadt Heidel-

berg ist Masterplan-Kommune im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des BMU. 

Die Stadt Lübeck verfügt über ein integriertes Rahmenkonzept zum Klimaschutz aus dem Jahre 

2010. Darin werden Handlungsempfehlungen für verschiedene Handlungsfelder aufgezeigt, zu 

denen u. a. auch die Stadtentwicklungsplanung gehört. Für dieses Handlungsfeld werden drei 

Hauptansatzpunkte benannt: die Stadtsanierung, die Bauleitplanung und die Kontrolle der gesetz-

lich geforderten Vorgaben im Zuge der Baugenehmigungen.   
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Die Stadt Osnabrück hat bereits im Jahr 2008 einen Ratsbeschluss mit dem Titel „Berücksichtigung 

ökologischer Kriterien in der Bauleitplanung“ gefasst. Die darin aufgeführten ökologischen Stan-

dards für die Bauleitplanung und für städtebauliche Verträge sollen dem Beschluss zufolge künftig 

im Regelfall angewendet werden. Zudem stellt die Stadt Osnabrück derzeit im Rahmen der Natio-

nalen Klimaschutzinitiative des BMU einen Masterplan „100% Klimaschutz“ auf. Dieser wird vo-

raussichtlich Ende 2014 oder Anfang 2015 fertiggestellt.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die untersuchten Städte eine Vielzahl von Kon-

zeptionen aufgestellt haben. Wesentliche Elemente dieser Konzeptionen sind zum einen eine 

Energie- und CO2-Bilanzierung sowie zum anderen die Festlegung von konkreten Zielen sowie 

von Handlungs- und Maßnahmenprogrammen. Die Schwerpunktsetzung der Konzepte und Hand-

lungsprogramme ist dabei durchaus unterschiedlich. Eine Zwischenbilanzierung der Fortschritte in 

der Umsetzung der sich selbst gesetzten Ziele wird bislang, soweit ersichtlich, nur von einigen 

Städten vorgenommen. 

2. Bauleitplanung als Baustein der energie- und klimapolitischen Konzepte 

Die Strategien und Konzepte sämtlicher in die Untersuchung einbezogenen Städte beziehen sich 

auch auf das Handlungsfeld Bauleitplanung sowie die Instrumente, die im Rahmen der Bauleitpla-

nung zur Anwendung kommen können. Dabei sind die Ansätze allerdings durchaus unterschied-

lich weitreichend und ambitioniert.  

In Augsburg stützt sich die Strategie in diesem Handlungsfeld vor allem auf den Leitfaden „Klima-

schutz und Stadtplanung“. Der Leitfaden dient zum einen als Orientierungsrahmen für den Pla-

nungsprozess. Zu finden sind darin Hinweise zur energetischen Optimierung der Planung hinsicht-

lich der städtebaulichen Kompaktheit, der städtebaulichen Ausrichtung bzw. der Orientierung der 

Baukörper und der Integration relevanter Aspekte von Versorgungseinrichtungen wie Solaranlagen, 

Biomasseanlagen und Nahwärmenetzen. Der Leitfaden enthält diverse Checklisten u. a. eine 

Checkliste für den städtebaulichen Entwurf, eine Checkliste für die rechtsverbindlichen Festset-

zungen sowie eine Checkliste für vertragliche Vereinbarungen. Der Leitfaden macht allerdings 

keine verbindlichen Vorgaben für Regelungen in städtebaulichen Verträgen oder Festsetzungen in 

Bebauungsplänen. Er dient vielmehr als Orientierung bei der Prüfung der energetischen Belange 

im Planungsprozess und damit als Unterstützung für die Aufbereitung des Abwägungsmaterials 

(Checklisten siehe Anhang). 

Das Bielefelder Handlungsprogramm Klimaschutz 2008 bis 2020 weist unter der Überschrift 

„Energetische Bauleitplanung“ folgende Aspekte als erheblich für die Abwägung aus: Die energeti-

sche bzw. Optimierung der Planung, die Kompaktheit der Baukörper (möglichst kleines Verhältnis 

zwischen äußerer wärmeübertragender Gebäudehülle und dem Volumen des Gebäudes), Südaus-

richtung eines festzulegenden Anteils der Baukörper bzw. Dachflächen, Aufnahme eines Pflan-

zenauswahlkataloges nach ökologischen und verschattungsrelevanten Aspekten in die Festsetzun-

gen und Begründung des Bebauungsplans. Zur Umsetzung dieser Zielvorgaben hat das Stadtpla-

nungsamt eine Checkliste zur energieeffizienten Siedlungsplanung entwickelt.  

Auch im Aktionsprogramm EnergieeffizientER der Stadt Erlangen wird die Entwicklung neuer Bau-

gebiete angesprochen. Für den Bereich des Wohnungsneubaus wird der Vorrang für verdichtete 

Bauweise, Energieeffizienz bei der Stadtplanung (mindestens KfW Energiesparhaus 601 für Ge-

schosswohnungsbau und KfW Energiesparhaus 40 bei freistehenden Einfamilienhäusern) formu-

liert. Auch für die Entwicklung von Gebieten für Nicht-Wohngebäude wie z.B. Universität, Uni-

                                                           

1 Angaben beziehen sich auf frühere Fassungen der KfW-Förderprogramme sowie auf die alte EnEV. 
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Klinik und Nahversorgungszentrum wird als Ziel eine Reduzierung des Primär-Energiebedarfs um 

30 Prozent bezogen auf das Referenz-Gebäude nach ENEV 2007 formuliert.  

Das integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt Esslingen weist im Handlungsfeld Bebauungsplanung 

die folgenden Handlungsmöglichkeiten als die drei wichtigsten aus: 

■ Die Berücksichtigung passiv-solarer Aspekte bereits bei der Planaufstellung (Reduktion des spä-

teren Energieverbrauches ohne Investitionen), 

■ die vertragliche Vereinbarung energetischer Gebäudestandards, die über die nationalen Stan-

dards hinausgehen (z.B. angelehnt an die Förderbedingungen der KfW bzw. zusätzliche ergän-

zende Kredite durch lokale Banken), 

■ die grundsätzliche Erarbeitung einer Energiekonzeption für das Plangebiet mit Untersuchung 

verschiedener Varianten (dezentral, zentral, BHKW, erneuerbar) unter Berücksichtigung von 

Jahresvollkosten und ökologischen Aspekten.  

Eine Konkretisierung erfolgt im Klimaschutzkonzept allerdings nicht. Vielmehr wird der Bedarf ei-

nes abgestimmten Handlungsschemas hierzu festgestellt. 

In Freiburg hat die Stadt als Baustein der dortigen Klimaschutzstrategie eine Vorlage zu den „In-

strumenten zur Umsetzung des Klimaschutzes in der Stadtentwicklung und Bauleitplanung“ gefasst 

(Stadt Freiburg, Drucksache G-07/065). Die Beschlussvorlage enthält eine differenzierte Darstel-

lung der rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Bauleitplanung und in städtebauli-

chen Verträgen. Beschlossen wurde, dass solare Aspekte bereits im Entwurfsstadium von Bebau-

ungsplänen berücksichtigt werden, bei der Aufstellung von Bebauungsplänen frühzeitig Energie-

konzepte zu erstellen sind (sofern in einer ersten Grobabschätzung verschiedene Versorgungsvari-

anten als prüfenswert erachtet werden), Bauherren im Rahmen von städtebaulichen Verträgen zur 

Umsetzung der umweltverträglichsten Variante des Energiekonzeptes verpflichtet werden, die 

Freiburger Niedrigenergiebauweise 2005 generell festgelegt wird und die Käufer von städtischen 

Baugrundstücken in Bebauungsplangebieten im Kaufvertrag ebenfalls zur Umsetzung der Ergeb-

nisse des Energiekonzeptes verpflichtet werden. Auch wurde bei der Vergabe städtischer Grund-

stücke ein finanzieller Bonus beschlossen, falls Käufer eine solarthermische Anlage installieren.  

In Greifswald wurde eine Leitlinie „Energieeffizienz in neuen Baugebieten bei städtischen Bauvor-

haben“ im Rahmen der dortigen Klimaschutzstrategie beschlossen (Stadt Greifswald, Beschluss 

B600-42/09). Nach diesem Beschluss sollen im Umweltbericht gemäß § 2a BauGB grundsätzlich 

der Energiebedarf der künftigen Bebauung, die passive und aktive Nutzung der Solarenergie und 

die Möglichkeit einer Wärmeversorgung mit niedrigeren CO2-Emmissionen untersucht und bewer-

tet werden. Zudem ist nach dem Beschluss grundsätzlich ein Energiekonzept zu erstellen. Die Be-

bauungspläne sollen möglichst Festsetzungen für die Nutzung erneuerbarer Energien oder beson-

ders energieeffizienter Versorgungslösungen enthalten. Bauherren, die ein Haus mit mindestens 

KfW 55 Standard errichten, soll nach Maßgabe des Beschlusses ein Zuschuss in Höhe von 2.500 

Euro gewährt werden. Wegen der Vorbildwirkung der Stadt soll schließlich der KfW Effizienzhaus-

standard 70 als Mindeststandard bei städtischen Bauvorhaben eingehalten werden. Dies soll auch 

für städtische Unternehmen bzw. Unternehmen mit städtischer Beteiligung gelten.  

Auch in Hannover bilden die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung neuer Baugebiete ei-

nen wichtigen Baustein des Klimaschutzaktionsprogramms 2008 bis 2020. In der Bauleitplanung 

werden Regelungen für die energieeffiziente Bauweise durch z.B. Gebäudeausrichtung oder kom-

pakte Baukörper getroffen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass durch die Bauleitplanung opti-

male Voraussetzungen für die Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere Solarenergie, und für 

eine kompakte Bauweise geschaffen werden können. In den vom Rat der Stadt beschlossenen 

„Ökologischen Standards beim Bauen im kommunalen Einflussbereich“ (Drucksache 1440/2007) 

werden sowohl eine energieeffiziente Wärmeversorgung bereits in der Planungsphase berücksich-
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tigt wie auch die strukturellen Voraussetzungen für die künftige Nutzung von Solarenergie. Zudem 

wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen von städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträ-

gen oder Grundstückskaufverträgen sowohl für den Wohnungsneubau als auch für den Nichtwoh-

nungsbau gegenüber der ENEV optimierte Energiestandards (Passivhaus-Standard oder Niedrig-

energiehaus-Plus Hannover 2009 Standard) vereinbart werden können (Hoffmann-Kallen/Büchner 

2009).  

Unmittelbare Bezüge zur städtebaulichen Planung und Bauleitplanung finden sich sowohl im Kli-

maschutzkonzept der Stadt Heidelberg 2004 als auch in der Heidelberger Energiekonzeption 

2010. Hier wird u.a. darauf hingewiesen, dass unter Berücksichtigung und Abwägung städtebauli-

cher und anderer öffentlicher Belange insbesondere die Kompaktheit der Baukörper (A/V-

Verhältnis), die Stellung der Baukörper zur optimalen Solarenergienutzung, die Integration städte-

baulich relevanter Aspekte von Versorgungseinrichtungen (Vorrang für Wärmeversorgung aus 

Kraft-Wärme-Kopplung) sowie die Nutzungsmöglichkeiten für erneuerbare Energien, insbesondere 

die aktive Solarenergienutzung auf Dachflächen, geprüft werden sollen. Auch soll bereits im Rah-

men städtebaulicher Wettbewerbe eine solche Prüfung unter Einbeziehung von Fachgutachtern 

anhand von Checklisten und Berechnungen relevanter Parameter erfolgen. Die Integration der Prü-

fergebnisse im Preisgericht soll durch Fachpreisrichter mit besonderer Kompetenz im nachhaltigen 

und energieeffizienten Bauen sichergestellt werden. Auf einer ehemaligen Bahnfläche von 116 ha 

Größe entsteht momentan der neue  Stadtteil Bahnstadt für dessen Bebauung ein flächendecken-

der Passivhausstandard vorgeschrieben ist. Insgesamt sollen bis zum Jahr 2022 rund 1700 

Wohneinheiten sowie Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen entstehen.  

Im „Integrierten Rahmenkonzept Klimaschutz“ in Lübeck werden unter der Überschrift „Hand-

lungsempfehlungen Stadtentwicklungsplanung“ drei Hauptansatzpunkte benannt. Einer dieser An-

satzpunkte betrifft die Bauleitplanung. Das Rahmenkonzept verweist darüber hinaus auf frühere 

Beschlüsse der Stadt Lübeck. So wurden Beschlüsse zu den planungsrechtlichen Festsetzungen 

von Nahwärmenutzung im Bebauungsplanverfahren sofern geeignet (1991), zur Förderung von 

Niedrigenergiehäusern durch Bauleitplanung und Kaufverträge (1995), zur Förderung von Solar-

energie – Energiebedarf und Energieverwendung in Neubaugebieten (1997), zur solarenergeti-

schen Optimierung bei der Entwicklung zusammenhängender Neubaugebiete (2003) sowie zu 

Bebauungsplänen nach Kriterien energetisch optimierter Bebauungsplanung (2008) gefasst.  

Die Stadt Osnabrück hat als Bestandteil ihrer Strategie zum Klimaschutz den Beschluss „Zur Be-

rücksichtigung ökologischer Kriterien in der Bauleitplanung“ im Juli 2008 gefasst. Mit diesem Be-

schluss werden u. a. Standards im Hinblick auf die Energieeinsparung und den Klimaschutz entwi-

ckelt, die in Bebauungsplänen und durch Regelungen in städtebaulichen Verträgen umgesetzt 

werden sollen. Unter der Überschrift Energie/Klimaschutz werden als ökologischer Standard u. a. 

die Erstellung eines Energiekonzeptes bei der Aufstellung eines Bebauungsplans, die Festlegung 

konkreter Maßstäbe für die Bewertung der Ergebnisse der solarenergetischen Prüfung sowie im 

Rahmen von städtebaulichen Verträgen zu vereinbarende Energiestandards bei Neubauten ge-

macht.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in allen Städten die energetische Optimierung einen 

wichtigen Baustein bei der Entwicklung neuer Baugebiete darstellt. Die darin angelegten Ansätze 

sind allerdings unterschiedlich differenziert und ausgearbeitet. Sie reichen von konkreten Hand-

lungsanweisungen im Sinne von Mindestanforderungen, die etwa in städtebaulichen Verträgen 

umzusetzen sind, bis hin zu allgemeinen Darstellungen von möglichen Festsetzungen oder sonsti-

gen Regelungen. Die in den Konzeptionen angesprochenen Maßnahmen sind in der Regel einge-

bettet in ergänzende Instrumente wie etwa die Information von Bauherren, die Schaffung von An-

reizen durch Bonussysteme bei der Vergabe von stadteigenen Grundstücken oder ähnliches.  
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3. Überblick über die Ziele der energie- und klimaschutzbezogenen 

Handlungsansätze bei der Entwicklung neuer Baugebiete 

In allen untersuchten Städten zeigt sich, dass es bei der Entwicklung neuer Baugebiete in energeti-

scher Hinsicht im Kern um zwei Ziele geht. Zum einen - und dies vorrangig - soll der Wärmebe-

darf der Gebäude möglichst gering gehalten werden. Hierzu tragen insbesondere eine kompakte 

Bauweise, technische Vorkehrungen gegen Wärmeverluste (Wärmedämmung), eine auf eine opti-

male passive Nutzung von Sonneneinstrahlungen ausgerichtete Stellung der Baukörper sowie die 

Vermeidung von Verschattung bei. Auf der zweiten Ebene geht es darum, den verbleibenden 

Wärmeenergiebedarf möglichst CO2-frei zu decken. Dies kann entweder durch die Erzeugung und 

Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. Solarthermie, Geothermie etc.) oder durch die Nutzung von 

Wärmenetzen (Nah- oder Fernwärme aus KWK-Anlagen oder anderen Wärmequellen) erreicht 

werden. 

a) Energetische Gebäudestandards 

Einige Städte haben in Bezug auf den Wärmeenergiebedarf von Gebäuden eigene Standards ent-

wickelt, welche die nach der Energieeinsparverordnung einzuhaltenden Richtwerte deutlich unter-

schreiten. So findet sich etwa im Beschluss der Stadt Freiburg über die Instrumente zur Umsetzung 

der Klimaschutzziele in der Stadtentwicklung und Bauleitplanung der Hinweis auf die s.g. „Frei-

burger Niedrigenergiebauweise 2005“, die nach der Beschlusslage generell festgelegt werden soll. 

Seit dem Jahr 2009 wird in Freiburg das Freiburger Effizienzhaus 60 bzw. 40 als Standard zugrun-

de gelegt. Dieser wurde aktuell durch den Freiburger Effizienzhaus 55 Standard (neue Wohnge-

bäude) sowie den Freiburger Effizienzhaus-Standard 70 (neue Büro- und Dienstleistungsgebäude) 

abgelöst. Der Freiburger Effizienzhaus 55 Standard entspricht einem KfW Effizienzhaus 55 nach 

Maßgabe der ENEV 2009 mit einer nachgewiesenen Luftdichtigkeit von N50 < 0,60/h und einer 

kontrollierten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung mit einer Effizienz > 75%. Der Primär-

energiebedarf von 55 Prozent und der spezifische Transmissionswärmeverlust von 70 Prozent der 

jeweiligen Anforderungswerte nach ENEV 2009 dürfen nicht überschritten werden. Der Standard 

für neue Büro- und Dienstleistungsgebäude unterschreitet in Freiburg den von der ENEV geforder-

ten Mindeststandard um 30 Prozent (Internetseite der Stadt Freiburg im Breisgau).  

Die Stadt Hannover verfolgt bei der Vergabe von städtischen Grundstücken und beim Abschluss 

städtebaulicher Verträge im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete das Ziel, dass 

die Errichtung von Wohngebäuden nach Möglichkeit im Passivhausstandard, und ansonsten min-

destens im Niedrigenergiehaus-Plus-Standard der Stadt erfolgt.  

Auch die anderen Städte verfolgen bei der Entwicklung neuer Baugebiete zumindest teilweise das 

Ziel, die sich aus der ENEV 2009 ergebenden Anforderungen zu unterschreiten. Die Städte orien-

tieren sich dabei an den in den Programmen der KfW definierten förderungsfähigen KfW Stan-

dards.  

Basis für die Durchsetzung entsprechender Standards sind im Falle kommunaler Liegenschaften 

entsprechende Vereinbarungen in den Kaufverträgen mit den Bauwilligen. Bei nicht im Eigentum 

der Stadt liegenden Flächen werden Vereinbarungen in städtebaulichen Verträgen angestrebt.  

Einige Städte beschränken sich darauf, durch intensive Beratung Hinweise auf die Fördermöglich-

keiten der KfW-Förderprogramme zu geben oder selbst finanzielle Anreize durch Bonussysteme 

(Bielefeld, Heidelberg) oder direkte Zuschüsse (Greifswald) zu erreichen. Insgesamt unterscheidet 

sich die Praxis der Städte vor allem durch die Stringenz, mit der das Ziel der Unterschreitung der 

EnEV-Standards verfolgt wird. Neben Städten, die entsprechende Vereinbarungen standardmäßig 

in städtebauliche Verträge und Grundstückskaufverträge aufnehmen (insbesondere Freiburg und 

Hannover), gibt es andere Städte, die eher von Fall zu Fall und abhängig von den Verhandlungen 
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mit dem jeweiligen Investor ihre Anforderungen definieren. So sind es auch die Städte Freiburg 

und Hannover, die nicht nur bei Wohngebäuden erhöhte Energieeinspar-Standards gegenüber der 

EnEV verlangen, sondern auch im Bereich der Büro- und Dienstleistungsimmobilien.  

Alle in der Untersuchung näher in den Blick genommen Städte haben sich bislang weder in den 

Festsetzungen des Bebauungsplans noch in den Regelungen im Rahmen von Grundstückskaufver-

trägen oder städtebaulichen Verträgen auf die ab dem Jahre 2021verbindlichen EU-Vorgaben zum 

Niedrigenergiegebäude-Standards (Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von 

Gebäuden) bezogen. In Hannover wurde dieser neue Standard allerdings bereits in Beratungen 

thematisiert. Dies gehöre zu den Aufgaben der Klimaschutzleitstelle und sei u.a. für den in Aufstel-

lung befindlichen „Masterplan 100% Klimaschutz“ (Klimaneutralität) von Bedeutung.  

b) Wärmenetze 

Mit zwei Ausnahmen spielt auch die Nutzung von Wärmenetzen (Nah- oder Fernwärme) aus 

KWK-Anlagen oder anderen Wärmequellen in allen untersuchten Städten eine Rolle. Ob ein neues 

Baugebiet an ein Nah- oder Fernwärmenetz angeschlossen wird, hängt allerdings von den Bedin-

gungen im Einzelfall ab. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit der entsprechenden Wärmeversorgungs-

konzepte wird im Einzelfall geprüft. Aus einer Stadt wurde sogar generelle Skepsis dahingehend 

geäußert, dass ein Anschluss an Wärmenetze in Hinblick auf die Gesamtenergiebilanz Sinn ma-

che. Eine andere Stadt verwies darauf, dass Mini-BHKW´s beim Zusammenschluss von vier bis 

fünf Hauseigentümern rentabel seien. Es sei allerdings unrealistisch, einen Investor zu gewinnen, 

der vier bis fünf Parteien in entsprechender Weise zusammenbringen könne und wolle.  

Alle Städte gaben an, dass sie zumindest in Einzelfällen den Anschluss an Wärmenetze und die 

Nutzung von KWK-Anlagen im Rahmen städtebaulicher Verträge vereinbart haben. Eine Ausnah-

me bildet insoweit die Stadt Osnabrück. Dort erfolgte im Einzelfall ein Anschlusszwang nicht über 

städtebaulichen Vertrag, sondern über eine Anschlusszwangsatzung nach der Gemeindeordnung.  

Zum Teil wurde auch die Einschätzung geäußert, dass die Vermarktung von Immobilien bei An-

schlusszwang an ein Wärmenetz tendenziell schwierig werde, da Bauherren sich gerne die Frage, 

wie sie ihren Wärmebedarf decken wollen, offen halten wollen. Weniger zurückhaltend äußerte 

sich in diesem Zusammenhang die Stadt Augsburg. Die Nutzung von Fernwärme werde nach 

Möglichkeit angeboten, es bestehe aber generell kein Anschlusszwang. Lediglich bei einer im We-

ge einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme durchgeführten Konversionsmaßnahme habe die 

Stadt den Anschluss an das Fernwärmenetz in die Kaufverträge mit den Grundstückserwerbern 

aufgenommen.  

Auch die Vertreter anderer Städte äußerten sich in Hinblick auf die Eignung von Anschlusszwän-

gen an Wärmenetze einschränkend. So wurde etwa vom Bielefelder Gesprächspartner darauf hin-

gewiesen, dass der Anschluss nur im Innenstadtbereich sinnvoll sei, da hier bereits ein Fernwär-

menetz bestehe. Für neue Einfamilienhaus-Gebiete rechne sich ein Fernwärmeanschluss nicht. 

Häufig erweise sich selbst ein Nahwärmenetz als nicht rentabel, da die geringen Verbräuche der 

energieoptimierten Gebäude einen wirtschaftlichen Betrieb nicht ermöglichen würden. Problema-

tisch seien zudem die langen Realisierungszeiträume bis zur vollständigen Bebauung eines neuen 

Baugebiets. So wäre etwa die Einrichtung eines Nahwärmenetzes in einer neuen Besiedlung in 

Bielefeld nur wirtschaftlich gewesen, wenn die Bebauung innerhalb von drei Jahren realisiert wor-

den wäre. Realistisch seien aber nicht drei, sondern sechs Jahre für die Vorhabenumsetzung.  

Aus der Stadt Erlangen wurde berichtet, dass es in der Vergangenheit viel Kritik zur vertraglichen 

Vereinbarungen von Anschluss- und Benutzungszwängen gab. Von daher rücke die Stadt von der 

Idee mittlerweile ab. Fern- und Nahwärmenetze amortisierten sich nur durch viele Nutzer und 

dann auch nur langfristig. Die Wirtschaftlichkeit sei vor allem durch die erheblich verbesserten 

Wärmeschutzstandards im Neubau relativiert. Bei der geringen Wärmemenge, die moderne Ge-
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bäude noch benötigen, lohne sich eine dezentrale Lösung nicht mehr. Langfristige Nutzungsver-

träge seien zudem unattraktiv. Lediglich im Geschosswohnungsbau oder bei Nachverdichtung von 

Gebieten, in denen Nahwärme bereits existiere, könne sich dies anders darstellen.  

Auch der befragte Vertreter der Stadt Heidelberg verwies auf Rentabilitätsprobleme. Bei einer 

Neubausiedlung, in der flächendeckend ein Passivhausstandard durchgesetzt worden sei, hätten 

die Häuser abgesehen vom Warmwasser kaum noch einen Energiebedarf, so dass es sehr fraglich 

sei, ob Nah- oder Fernwärmenetze unter diesen Bedingungen tragfähig seien können. Generell 

setze die Stadt Heidelberg allerdings auf den weiteren Ausbau von Fern- und Nahwärmenetzen. 

So werde etwa im Entwicklungsgebiet „Bahnstadt“ ein Anschluss an das bestehende Fernwärme-

netz vorgenommen. Die vorhandene Hauptleitung des Netzes verlaufe bereits durch das Gebiet, 

so dass eine vergleichsweise günstige Realisierung des Anschlusses möglich sei.  

Zum Teil verweisen die Städte darauf, dass es zwischen den städtischen Energieversorgungsunter-

nehmen und den Umweltämtern in Bezug auf die Sinnhaftigkeit eines Anschlusses an ein Nah- 

oder Fernwärmenetz unterschiedliche Auffassungen gibt.  

c) Nutzung erneuerbarer Energien 

Obwohl die Nutzung erneuerbarer Energien in den Klimaschutz- und Energiekonzepten aller in 

die Untersuchung einbezogenen Städte grundsätzlich als Baustein Erwähnung findet, gaben nur 

sechs der zehn Städte an, dass zur Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien in Neubauge-

bieten über die allgemein gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Vorgaben gemacht werden. 

Unabhängig hiervon wird allerdings durchgehend das Erfordernis gesehen, die Voraussetzungen 

für die Nutzung von Solarenergie bei der Entwicklung des städtebaulichen Konzepts im Verfahren 

zur Aufstellung des Bebauungsplans zu berücksichtigen, was z.B. seinen Ausdruck findet in der 

Ausrichtung der Baukörper sowie in Bezug auf die Gestaltung der Dächer (Firstrichtung, Dachnei-

gung). Insgesamt verweisen die Städte bei der Frage nach Vorgaben zur Nutzung erneuerbarer 

Energien in der Regel auf Einzelfälle. So hat etwa die Stadt Erlangen bei einem Bebauungsplan ne-

ben der Nutzung von solarthermischer Wärme auch die Nutzung und Bereitstellung der Dachflä-

chen für Photovoltaik-Anlagen vereinbart. 

In anderen Städten wird durch die entsprechende Ausrichtung der Baukörper lediglich die Voraus-

setzung für die Nutzung von Solarenergie geschaffen und ergänzend durch entsprechende gezielte 

Informationen und Beratungsangebote auf die Nutzung entsprechender Energien hingewirkt. Bei-

spiele hierfür sind etwa die Stadt Augsburg oder auch die Hansestadt Greifswald.  

d) Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu den im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebie-

te geforderten energetischen Standards werden nur in drei der zehn untersuchten Städte vorge-

nommen (Esslingen, Freiburg, Hannover). So überschlägt die Stadt Freiburg im Vorfeld die Kosten, 

die durch die energetischen Auflagen entstehen. Zugrunde gelegt wird dabei eine Amortisations-

zeit von 30 Jahren. Die Stadt lässt gerade die tatsächlichen Kostenerhöhungen durch energetische 

Maßnahmen bei durchgeführten Planungen ermitteln. Bislang wurde lediglich abgeschätzt, ob die 

Zusatzbelastungen zumutbar seien. Bei unangemessenen Belastungen wird auf einen Teil der kos-

tenwirksamen Maßnahmen verzichtet. Auch in Hannover werden überschlägige Wirtschaftlich-

keitsberechnungen durch die Stadt vorgenommen. Insbesondere orientiert sich an diesen Berech-

nungen die Höhe der Fördermittel, die durch proKlima (Finanzierung durch die Stadt Hannover 

sowie 5 angrenzenden Kommunen und der Stadtwerke Hannover AG) ausgereicht werden. 
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IV Instrumentelle Ansätze zur energetischen und klimaschutzbezogen 

Optimierung bei neuen Baugebieten 

Soweit die Städte bei der Entwicklung neuer Baugebiete eine energetische und klimaschutzbezo-

gene Optimierung anstreben, bietet sich ihnen ein weites Spektrum unterschiedlicher instrumen-

teller Möglichkeiten. Mit der Untersuchung waren sowohl die informellen Instrumente in den 

Blick zu nehmen, als auch die rechtsverbindlichen Regelungsoptionen. Wenn im Folgenden von 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bauleitplanung gesprochen wird, sind demnach nicht nur 

solche gemeint, die unmittelbar mit dem Instrument Bauleitplan verbunden sind. Vielmehr geht es 

um die Instrumente, welche den Gemeinden bei der Aufstellung von Bauleitplanung insgesamt zur 

Verfügung stehen. Hierzu gehören insbesondere die Gestaltungsmöglichkeiten in städtebaulichen 

Verträgen oder zivilrechtlichen Kaufverträgen. Auch Satzungen nach den landesrechtlichen Best-

immungen können dazu gehören. Schließlich zählen hierzu auch informelle verfahrensbezogene 

Aspekte wie Checklisten, Beratungsangebote oder ähnliches.  

1. Energiekonzepte für das neue Baugebiet 

Nach den Ergebnissen der Interviews zeigt sich die generelle Einschätzung, dass die frühzeitige 

Berücksichtigung energetischer Aspekte bei der Aufstellung von Bebauungsplänen günstig ist, weil 

auf diese Weise die energetischen Ziele besser mit den sonstigen städtebaulichen Zielen in Ein-

klang gebracht werden können. Eine besondere Bedeutung kommt dabei Energiekonzepten für die 

jeweiligen neuen Baugebiete zu. In diesen Energiekonzepten werden einerseits der Energiebedarf 

und andererseits die verschiedenen Optionen der Energieversorgung zu einem kohärenten Ge-

samtkonzept zusammengeführt. Die Interviewpartner in den beteiligten Städten wurden deshalb 

auch danach gefragt, ob von den Bauträgern bzw. Vorhabenträgern die Erarbeitung eines eigen-

ständigen Energiekonzeptes für das Neubaugebiet erwartet wird. Für sieben der beteiligten zehn 

Städte wurde dies im Grundsatz, zum Teil aber mit Einschränkungen, bejaht. So wurde zum Teil 

darauf hingewiesen, dass Energiekonzepte nur in bestimmten Fällen oder nur in Einzelfällen ver-

langt werden. 

Generell als Standardverfahren eingeführt ist dies in der Stadt Freiburg. Dort gehört die Vorlage ei-

nes Energiekonzeptes nach Beschlusslage der Gemeindevertretung zu den Mindestanforderungen, 

sofern in einer ersten Grobabschätzung verschiedene Versorgungsvarianten als prüfenswert erach-

tet werden (Stadt Freiburg, Drucksache G-07/065). Auch in Hannover wird die Vorlage eines 

Energiekonzeptes entsprechend den generellen Anforderungen der Stadt erwartet. Deutlich ge-

macht wird dies anhand des Beispiels zero:e-park. Das Energiekonzept für dieses Vorhaben sieht 

neben einer flächendeckenden Bebauung mit Passivhäusern die Reduzierung des Restenergiebe-

darfs durch Solarthermie vor. Die verbleibenden CO2-Emmissionen durch Wärme- und Haushalts-

strombedarf sollen über eine regenerative Energieerzeugungsanlage kompensiert werden.  

Die Energiekonzeption der Stadt Heidelberg sieht ebenfalls die Erarbeitung vorhabenbezogener 

Energiekonzepte als Bestandteil des Umweltberichtes vor. In der Praxis wird dies allerdings noch 

nicht im Regelfall umgesetzt. Die Vorgaben, eine Energiekonzeption als Bestandteil des Umwelt-

berichts auszuarbeiten, laufen zudem ins Leere, wenn etwa bei Konversionsflächen der Bebau-

ungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwick-

lung ohne Umweltbericht aufgestellt wird.  

Für die drei Städte, die angaben, von den Bauträgern bzw. Vorhabenträgern keine eigenständigen 

Energiekonzepte für das neue Baugebiet zu verlangen, ist folgendes festzustellen: 

Die Stadt Lübeck weist darauf hin, dass zwar kein Energiekonzept verlangt werde, dass aber von 

Fall zu Fall ein energetisches Gutachten gefordert werde. Die Praxis hänge dabei in starkem Maße 
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von den handelnden Personen in der Verwaltung, aber auch von der Bereitschaft des jeweiligen 

Investors ab.  

Für die Stadt Osnabrück wurde ausgeführt, dass man nur deshalb auf ein Energiekonzept seitens 

des Vorhabenträgers verzichtet, weil in der Kommunalverwaltung die erforderlichen Personalka-

pazitäten für die Überprüfung eines solchen Konzeptes nicht vorhanden wären. Grundsätzlich hat 

die Stadt Osnabrück mit dem Beschluss „Zur Berücksichtigung ökologischer Kriterien in der Bau-

leitplanung“ bereits im Juli 2008 beschlossen, dass zu den einzuhaltenden ökologischen Standards 

auch die Erstellung eines Energiekonzeptes bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes gehört.  

Schließlich wurde für die Stadt Erlangen erläutert, dass die energetischen Konzeptionen neuer 

Baugebiete und Planungsverfahren zwischen Planungsamt, örtlichem Versorgungsträger sowie 

Vorhabenträger abgestimmt werden.  

Soweit Energiekonzepte verlangt werden, wird üblicherweise auch erwartet, dass alternative Lö-

sungsmöglichkeiten berücksichtigt werden. In Hannover wird die Erarbeitung von alternativen 

Planungen durch proKlima gefördert. Für die Stadt Lübeck wird darauf hingewiesen, dass die Vor-

habenträger in den meisten Fällen daran interessiert seien, die eigenen Konzepte möglichst unver-

ändert zur Realisierung zu bringen. Die Prüfung von Planungsalternativen werde deshalb nur dann 

verlangt, wenn der erforderliche politische Rückhalt hierfür bestehe. In der Regel gehe es dabei 

aber eher um Varianten für den städtebaulichen Entwurf als um das Thema Energie.  

2. Festsetzungen in Bebauungsplänen 

In den zehn in die Untersuchung einbezogenen Städten kommt dem instrumentellen Ansatz, die 

energetischen Ziele der Planung durch Festsetzungen im Bebauungsplan zu sichern oder durchzu-

setzen, eine eher nachgeordnete Rolle zu. Lediglich das Bestreben, ein günstiges Verhältnis von 

Gebäudefläche zu beheizbarem Gebäudevolumen (A/V-Verhältnis) sowie eine zur energetischen 

Nutzung der Sonneneinstrahlung möglichst günstige Stellung der Baukörper zu erreichen, wird in 

den Festsetzungen der Bebauungspläne regelmäßig berücksichtigt. Exemplarisch für viele Bebau-

ungspläne kann hier auf eine Begründung eines Bebauungsplans der Stadt Erlangen verwiesen 

werden. Dort heißt es:  

„Bei der Anordnung der Gebäude soll eine gegenseitige Verschattung weitgehend vermieden wer-

den, so dass solare Gewinne nutzbar sind. Die Entwicklung energetisch günstiger Gebäudeformen, 

also ein günstiges Verhältnis von Gebäudehüllfläche zu beheizbarem Gebäudevolumen (A/V-

Verhältnis) beinhaltet ein großes Reduktionspotential. Daher ist der Verzicht auf Dachgauben 

(stattdessen Vollgeschosse und flachere Dächer), Erker, Nischen und Winkel in der wärmedäm-

menden Gebäudehülle sinnvoll. Weitere Möglichkeiten zur Reduktion des Energieverbrauchs lie-

gen in der Südorientierung der Gebäude in Verbindung mit einer großflächigen Verglasung nach 

Süden und kleinen Fenstern nach Norden“. 

Bezogen auf die Dachflächen findet sich in der Begründung folgender Hinweis: 

„Dachflächen mit ca. 30 – 50 Prozent Dachneigung und Süd-West- bis Süd-Ost-Ausrichtung wer-

den in der Regel den Anforderungen an eine aktive Sonnenenergienutzung durch die Anordnung 

von Solarthermie und Photovoltaikelementen auf dem Dach gerecht. Damit sind bei dem über-

wiegenden Teil der zukünftigen Gebäude im Gebiet Dachflächen für eine aktive Nutzung von So-

larenergie geeignet“. 
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In ähnlicher Weise wird auch in den anderen Städten Einfluss auf die solaroptimierte und energie-

effiziente Stellung von Baukörpern genommen. Unter diesen Vorzeichen werden z.B. in Hannover 

die folgenden Aspekte geprüft: 

■ Kompaktheit der Baukörper (für freistehende Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Hausgrup-

pen des Wohnungsbaus ist grundsätzlich eine Bauweise mit mindesten zwei Vorgeschossen zu 

ermöglichen), 

■ Südausrichtung von in der Regel mindestens 50 Prozent der Baukörper bzw. Dachflächen, der 

Fenster und Hauptaufenthaltsräume zur optimalen Ausnutzung der passiven und aktiven Son-

nenenergie (maximale Abweichung von Süden um +/- 35 Grad), 

■ Verschattungsfreie Einträge solarer Einstrahlung durch bauliche Zuordnungen (Bauhöhe und 

Bauabstände), 

■ Auswahl der Bepflanzung mit dem Ziel, solare Erträge vor allem in den Wintermonaten zu ge-

währleisten. 

Zur rechtlichen Fixierung der damit verfolgten Ziele nutzen die Städte die nach § 9 Abs. 1 BauGB 

in Verbindung mit der BauNVO bestehenden Möglichkeiten, die Bauweise, Baulinien und Bau-

grenzen sowie die Höhe baulicher Anlagen im Bebauungsplan festzusetzen. Von sechs der zehn 

in die Untersuchung einbezogenen Städte wurde zudem berichtet, dass Pflanzgebote zur Vermei-

dung von Verschattung durch Vegetation festgesetzt wurden. Ebenfalls relativ weit verbreitet ist die 

Festsetzung von Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, 

Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien 

oder Kraftwärmekopplungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB. 

Von der Möglichkeit, nach § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB Gebiete festzusetzen, in denen bei der Er-

richtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen Anlagen bestimmte bauliche oder 

sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme 

oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplungen getroffen werden müssen, 

haben nur zwei Städte Gebrauch gemacht (Freiburg und Hannover). Bezogen auf die Nutzung von 

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gilt dies nur für die Stadt Hannover.  

Überwiegend verwiesen die Städte darauf, dass die energetischen Ziele bei der Entwicklung neuer 

Baugebiete nicht im Wege der Festsetzung im Bebauungsplan erreicht werden könnten. Zum Teil 

bestanden auch Unsicherheiten im Hinblick auf die rechtliche Tragfähigkeit von Festsetzungen. 

Als generell vorzugswürdig und besser geeignet wurde der Abschluss von städtebaulichen Verträ-

gen angesehen. Ebenso als geeignet wurde die Möglichkeit bewertet, die energiebezogenen Rege-

lungen bzw. Bindungen in privatrechtliche Kaufverträge aufzunehmen, wenn die Gemeinde das 

neue Baugebiet auf Flächen entwickelt, die in ihrem Eigentum stehen.  

Einen besonderen Weg zur Vermeidung einer Verschattung der benachbarten Gebäude auch bei 

niedrig stehender Sonne geht die Stadt Hannover. In den Bebauungsplänen der Stadt wird neben 

der Anzahl der Vollgeschosse auch eine Höhenfestsetzung in Form einer s. g. „Hüllkurve“ vorge-

sehen. Damit wird die Höhengrenze für die zukünftigen Baukörper festgesetzt, ohne gleichzeitig 

die Form des Gebäudes oder Daches festsetzen zu müssen. Die Oberkante des jeweiligen Baukör-

pers muss unterhalb einer definierten fallend oder steigend verlaufenden Höhenlinie liegen (siehe 

hierzu Abbildung 1). Auch am kürzesten Tag des Jahres soll auf diese Weise sichergestellt werden, 

dass das Erdgeschoss des nördlichen Nachbarn mindestens zur Hälfte besonnt ist. Diese Art der 

Festsetzung wurde entwickelt, um eine optimale Höhenentwicklung und Kompaktheit von Bau-

körpern zu erreichen.  
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Abbildung 1 Prinzipzeichnung für die Festsetzung der s. g. „Hüllkurve“ des zero:e parks (Stadt Hannover, Bebau-
ungsplan Nr. 1522-„In der Rehre Süd“). 

 

Quelle:  © AG Baufrösche und foundation 5+ 2 

 

In Einzelfällen werden auch in Hinblick auf die Schaffung von Anreizen für die Nutzung von er-

neuerbaren Energien Festsetzungen getroffen, die ein Abweichen von der Bauweise oder von an-

deren Festsetzungen ermöglichen. So hat etwa die Stadt Osnabrück in einem Fall eine Festsetzung 

für Dachbegrünung bei Gewerbebauten mit über 200 qm Dachfläche getroffen und zugleich hier-

von Abweichungen zugelassen, wenn Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach installiert werden.   

3. Regelungen in städtebaulichen Verträgen 

Ein wichtiges Instrument zur rechtsverbindlichen Umsetzung der energetischen und klimaschutz-

bezogen Ziele bei der Entwicklung neuer Baugebiete ist der städtebauliche Vertrag. Bereits aus 

dem Wortlaut des Baugesetzbuchs ergibt sich, dass Regelungen zur Umsetzung der energetischen 

und klimaschutzbezogenen Ziele Gegenstand des städtebaulichen Vertrags sein können. In § 11 

Abs. 1 Satz  2 Nr. 4 und 5 werden folgende Inhalte als mögliche Vertragsgegenstände explizit be-

nannt: 

■ entsprechend den mit den städtebaulichen Planungen und Maßnahmen verfolgten Zielen und 

Zwecken die Errichtung und Nutzung von Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und 

zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus 

erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplungen; 

■ entsprechend den mit den städtebaulichen Planungen und Maßnahmen verfolgten Zielen und 

Zwecken die Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden. 

 

Städtebauliche Verträge spielen für die Entwicklung neuer Baugebiete generell eine sehr große 

Rolle, da viele Städte auf die Kooperation der Grundstückseigentümer und Vorhabenträger in tat-

sächlicher wie in finanzieller Hinsicht angewiesen sind. Insoweit bietet sich das Instrument des 

                                                           

2 Fundstelle: 
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt-Nachhaltigkeit/Klimaschutz-Energie/Akteure-und-
Netzwerke/Klima-Allianz-Hannover/Klimaschutzprojekte/Klimaschutzsiedlung-zero-e-park/Das-
Konzept/Solaroptimierter-B-Plan 
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städtebaulichen Vertrags an, auch für die im Zusammenhang mit dieser Untersuchung interessier-

ten Ziele des Klimaschutzes genutzt zu werden. 

Die Untersuchung hat ergeben, dass in den berücksichtigten Städten die Gestaltungsmöglichkeiten 

städtebaulicher Verträge für die Ziele und Zwecke des Klimaschutzes erkannt sind. Soweit ersicht-

lich, haben alle Städte – allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten und in unterschiedlicher 

Regelmäßigkeit – von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht. 

Im Leitfaden „Klimaschutz und Stadtplanung Augsburg“ findet sich eine Checkliste zu den mögli-

chen vertraglichen Vereinbarungen. Darin ist ein breites Spektrum möglicher Regelungen von der 

Realisierung baulicher Standards über die effiziente Energieversorgung bis hin zu Regelungen der 

Nutzung erneuerbarer Energien und zum Verfahren angesprochen. Zudem sind im Leitfaden eine 

Reihe von Textbeispielen vertraglicher Regelungen aus verschiedenen Städten zusammengetragen. 

Vor diesem Hintergrund verwundert es zunächst, dass die Stadt Augsburg den Angaben des Inter-

viewpartners zur Folge von diesen Gestaltungsmöglichkeiten allenfalls in Einzelfällen Gebrauch 

macht. So hat man selbst beim Vorzeigeprojekt „Reese Park“ auf verbindliche Vorgaben in Hin-

blick auf die Unterschreitungen der Anforderungen nach der Energieeinsparverordnung verzichtet. 

In dem  für dieses Vorhaben entwickelten Qualitätshandbuch findet sich lediglich unter der Über-

schrift „Energieeinsparverordnung“ die Anregung, dass Bauherren nach Möglichkeit eine Unter-

schreitung der derzeit geltenden Mindestanforderungen der ENEV 2009 anstreben sollten. Dem 

Gesprächspartner war kein Beispiel bekannt, bei dem verbindliche quantitative Vorgaben zur Un-

terschreitung der EnEV oder zur Erreichung bestimmter KfW-Energiestandards gemacht wurden. 

Vielmehr wurde die Einschätzung zum Ausdruck gebracht, dass entsprechende Regelungen 

schwer umsetzbar seien, da es im Zweifelsfall an denjenigen, die zuletzt in einem Gebiet bauen, 

hängen bleiben würde, entsprechende Unterschreitungen zu gewährleisten. Generell ist erkenn-

bar, dass die Stadt Augsburg abweichend vom Politik-Ansatz anderer Städte in der Regel allein auf 

Informationen und Beratung setzt, die Bauwilligen in ihrer Entscheidungsfreiheit demgegenüber 

nicht grundsätzlich und generell einschränken will.  

Die Mehrheit der anderen Städte nutzt den städtebaulichen Vertrag demgegenüber regelmäßig und 

umfangreich, um die energetischen und klimaschutzbezogenen Ziele bei der Entwicklung neuer 

Baugebiete durchzusetzen. Besonders ausgefeilt und durch Beschlüsse der Gemeindevertretung 

bzw. des Stadtrates legitimiert, ist die Praxis in Freiburg sowie in Hannover. In Freiburg hat sich 

der Gemeinderat in einer ganzen Reihe von Beschlüssen auf eine generell anzuwendende Verfah-

rensweise festgelegt. So wurde beschlossen, dass bei der Aufstellung von Bebauungsplänen früh-

zeitig Energiekonzepte zu erstellen sind, sofern in einer ersten Grobabschätzung verschiedene 

Versorgungsvarianten als prüfenswert erachtet werden. Auch ist Gegenstand des Beschlusses, dass 

Bauherren bei der verbindlichen Bauleitplanung grundsätzlich im Rahmen von städtebaulichen 

Verträgen zur Umsetzung der umweltverträglichsten Variante des Energiekonzeptes verpflichtet 

werden, sofern diese wirtschaftlich mindestens gleichwertig oder nur unwesentlich teurer (max. 10 

Prozent) gegenüber einer definierten Basisvariante ist und dass eine definierte Freiburger Niedrig-

energiebauweise festzulegen ist (Stadt Freiburg, Drucksache G-07/065). Von den Vorhabenträgern 

wird zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im Planungsprozess der Bauleitplanung und vor Ab-

schluss des städtebaulichen Vertrags verlangt, auf seine Kosten ein Energiekonzept zu erstellen 

bzw. erstellen zu lassen. Darin sollen generelle Fragen erörtert werden, z.B. ob eine zentrale oder 

dezentrale Versorgung sinnvoll ist. Auch sollen unterschiedliche Varianten geprüft werden, z.B. 

zur zentralen Versorgung auf Gasbasis, Wärmeversorgung durch Biomasse usw. Die Umsetzung 

der Ergebnisse des Energiekonzeptes wird dann im städtebaulichen Vertrag vereinbart (siehe hier-

zu auch Stadt Freiburg, Drucksache G-07/091). Auch die Freiburger Niedrigenergiebauweise wird 

als Standardverpflichtung in die städtebaulichen Verträge aufgenommen. Aktuell gilt der Freibur-

ger Effizienzhaus 55 Standard (neue Wohngebäude). Dieser Standard wird in städtebaulichen Ver-

trägen für Wohnbaugrundstücke in neuen Bebauungsplänen festgelegt (Offenlage Beschluss nach 

dem 30. September 2011), ebenso in Kaufverträgen für städtische Wohnbaugrundstücke, die nach 
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dem 30. September 2011 beschlossen wurden (Internetseite der Stadt Freiburg). Daneben gibt es 

den Freiburger Effizienzhaus-Standard 70 (neue Büro- und Dienstleistungsgebäude). Dieser gilt für 

Gewerbegebäude mit überwiegender Büro- und büroähnlicher Nutzung. Er geht um 30 Prozent 

über die von der ENEV 2009 vorgegebenen Mindestanforderungen hinaus. Auch dieser Standard 

wird im Rahmen von städtebaulichen Verträgen abgeschlossen. Er gilt für Verträge zu Bebauungs-

plänen, die nach dem 30. September 2011 zur Offenlage beschlossen wurden. Die Stadt hat einen 

Mustervertragsentwurf zur Regelung der Bindung an das Energiekonzept entwickelt, der im An-

hang dokumentiert ist. 

Auch die Stadt Hannover hat mit den „ökologischen Standards beim Bau im kommunalen Ein-

flussbereich“ Standardinhalte und Standardverfahren im Bezug auf die Umsetzung energetischer 

Ziele im Rahmen von Grundstückskaufverträgen und städtebaulichen Verträgen beschlossen (Stadt 

Hannover, Drucksachen Nr. 1440/2007; Nr. 1984/2009, Anlage 1). In diesen ökologischen Stan-

dards werden differenzierte Vorgaben zur Vertragsgestaltung bei Wohngebäuden und beim Ge-

werbebau gemacht. Bei der Vertragsgestaltung für Wohngebäude wird zwischen Grundstücksver-

trägen und Erbbaurechtsverträgen auf der einen Seite und städtebaulichen Verträgen auf der ande-

ren Seite unterschieden. Danach wird als energetischer Baustandard verlangt, dass mindestens der 

Niedrigenergiehaus-Plus-Standard (2009) eingehalten werden muss, d.h., dass die Wärmeverluste 

über die Gebäudehülle und der Primärenergiebedarf 15 Prozent unter den gesetzlichen Standards 

der ENEV 2009 liegen. Weiterhin wird auf einen Beschluss des Stadtrats verwiesen, dass bei der 

Veräußerung städtischer Grundstücke diejenigen Bieterinnen und Bieter bevorzugt werden, die 

den Neubau im Passivhausstandard errichten (Stadt Hannover, Drucksache 0574/2006). Zur De-

ckung des Restwärmebedarfs wird verlangt, dass für den Fall der Umsetzung der Passivbauweise 

ein Primärenergiebedarf von 40 kWh/m² nicht überschritten wird, wobei darauf hingewiesen wird, 

dass eine Festlegung des Heizsystems nicht erforderlich sei, da eine ökologische Bewertung im 

Begriff der Primärenergie bereits enthalten sei. Soweit in Neubaugebieten eine Fern- oder Nah-

wärmeversorgung angeboten wird, muss sich der Käufer zum Anschluss an und zur Benutzung 

dieses Wärmversorgungssystems verpflichten. Diese Verpflichtung entfällt allerdings, wenn Pas-

sivhäuser erstellt werden und wenn zum Zeitpunkt der Bauantragstellung bzw. Bauanzeige er-

kennbar ist, dass die Wärmeversorgung des Gebäudes über das Wärmeversorgungsnetz nicht zum 

Beginn des Heizbetriebes sichergestellt werden kann. Soweit der Anschluss an ein Wärmenetz 

nicht erfolgt wird verlangt, dass die Emissionswerte der Heizsysteme nicht höher sind als die von 

Gasbrennwertanlagen. Die vorgenannten Verpflichtungen können nach den vom Stadtrat be-

schlossenen ökologischen Standards auch in städtebaulichen Verträgen vereinbart werden, soweit 

die vereinbarten Leistungen den gesamten Umständen nach angemessen sind. In Hinblick auf die 

Vertragsgestaltungen im Gewerbebau werden in Hannover in Grundstückskaufverträgen und städ-

tebaulichen Verträgen Anforderungen für die Wärme- und Klimakälteversorgung vereinbart. Da-

nach sind sowohl die Wärmeversorgungen als auch der Klimakältebedarf (Grundlast) über Kraft-

Wärme-Kopplungsanlagen zu decken. Die Klimakälte ist dabei mittels einer Sorptionskältemaschi-

ne aus der Kraft-Wärme-Kopplung zu erzeugen. Wird eine Wärmeversorgung angeboten, ist das 

Objekt überwiegend mit Fernwärme zu versorgen. Andernfalls ist ein Blockheizkraftwerk (BHKW) 

vorzusehen. Für den Fall der Unwirtschaftlichkeit werden Ausnahmen zugelassen. Auf weiterge-

hende Bindungen wird in Hannover beim Gewerbebau verzichtet, da nach Einschätzung der Ver-

waltung bei zu hohen energetischen Anforderungen Bewerber bei ihrer Standortwahl ins Umland 

ausweichen. Die Verwaltung setzt insoweit auf die Beratung der Vorhabenträger, die insbesondere 

die Möglichkeiten zur Senkung des Energiebedarfs, Erläuterungen zur Passivhausweise und zum 

Niedrigenergie-Plus-Standard, zum Einsatz von primärenergiesparender Technik sowie zur techni-

schen Optimierung der eingesetzten Technik umfassen soll. Auch auf die Fördermöglichkeiten im 

Rahmen des kommunalen Förderprogramms proKlima wird hingewiesen. Zu den geplanten Rege-

lungsgegenständen hat die Stadt Hannover Textbausteine für die Vertragsgestaltung entwickelt, die 

dem Bericht als Anhang beigefügt sind.  
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Die anderen in die Untersuchung einbezogenen Städte haben sich demgegenüber keine generell 

anzuwendende Richtlinie zu den in Grundstückskaufverträgen oder städtebaulichen Verträgen zu 

vereinbarenden Mindestanforderungen gegeben. Auf der Grundlage der in den jeweiligen Konzep-

tionen und Strategien festgehaltenen Maßnahmen werden die vertraglichen Bindungen jeweils im 

Einzelfall mit dem Vorhabenträger ausgehandelt. Soweit Beschlüsse der zuständigen Stadträte oder 

Gemeindevertretungen vorliegen, werden diese dann lediglich als Handlungsoption angespro-

chen, ohne Mindestanforderungen vorzugeben. So findet sich etwa in dem Ratsbeschluss der Stadt 

Osnabrück zur „Berücksichtigung ökologischer Kriterien in der Bauleitplanung“ vom 8. Juli 2008 

der Hinweis darauf, dass ökologische Anforderungen in städtebaulichen Verträgen in rechtssiche-

rer Weise geregelt werden können und auf dieser freiwilligen Basis hohe Standards im Bereich des 

ökologischen Siedlungsbaus durchgesetzt werden können. Beim Abschluss städtebaulicher Verträ-

ge für Projekte auf Flächen, die nicht der Gemeinde gehören, sei der Spielraum für die Kommunen 

geringer als bei der Veräußerung gemeindeeigener Grundstücke, da die Ansprüche der Eigentü-

mer/Investoren stärker berücksichtigt werden müssten. 

Eine Regelung über Maßnahmen zum Zwecke der CO2-Minderung und Energieeinsparung findet 

sich im von der Stadt Heidelberg zur Verfügung gestellten Muster für einen Durchführungsvertrag 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Da es sich um ein Vertragsmuster handelt, wird davon 

ausgegangen, dass dieser Regelung in gewisser Weise eine Richtlinienfunktion zukommt. Nach 

der Bestimmung des Mustervertrags verpflichtet sich der Vorhabenträger zur Einhaltung des Pas-

sivhaus-Standards sowie zur Restwärmeversorgung durch Fernwärme. Zudem ist nach den Best-

immungen des Mustervertrages die Luftdichtigkeit der errichteten Gebäude mit einem „Blower-

Door-Test“ nachzuweisen. Zur Sicherung dieser Verpflichtung wird eine Vertragsstrafe vereinbart.  

Aus anderen Städten konnte die Vertragspraxis anhand einzelner Beispiele nachvollzogen werden. 

Es konnten allerdings nicht aus allen in die Untersuchung einbezogenen Städten Vertragsbeispiele 

ausgewertet werden, da zumindest drei Städte solche Vertragsbeispiele nicht überlassen haben.  

Insgesamt schätzen alle bei der Untersuchung befragten Verwaltungsmitarbeiter die Möglichkeit, 

im Rahmen städtebaulicher Verträge energetische Ziele durch konkrete Verpflichtungen umzuset-

zen, als sinnvollen Regelungsansatz ein. Die vertraglichen Regelungen haben sich – soweit er-

sichtlich – insgesamt bewährt. Aus der Stadt Erlangen wird allerdings berichtet, dass einzelne Re-

gelungen und in bestimmten Fallkonstellationen auf unterschiedlich ausgeprägte Akzeptanz bzw. 

Widerstände stoßen. So werde die Versorgung von Wohngebäuden mit Nahwärme aus einem 

BHKW mit vertraglichem Anschluss- und Benutzungszwang teilweise (vor allem von Bauherren 

ohne Bauträgerbindung) kritisch gesehen, da der Baukostenzuschuss für solche Anlagen ver-

gleichsweise hoch sei. Auch gäbe es vor allem bei privaten Bauherren den Wunsch, über die Art 

der Heizung selbst entscheiden zu dürfen. Der Ausschluss von konkurrierenden Heizungssystemen 

stoße deshalb auf Widerstand. Nicht durchgesetzt werden konnten Bindungen in Bezug auf die 

energetischen Ziele beim Gewerbebau. Soweit in diesem Bereich Maßnahmen durchgeführt wor-

den seien, beruhten diese auf Beratung und Freiwilligkeit. 

Soweit ersichtlich haben alle Städte mit der Verabredung bestimmter energetischer Standards für 

Gebäude gute Erfahrungen gemacht. Die abstrakte Orientierung an der ENEV sei – so eine Stadt – 

zweckmäßig, da sie dem Vorhabenträger einen Umsetzungsspielraum belasse. 

  



28 

 

4. Regelungen in Grundstückskaufverträgen 

Soweit die Stadt Eigentümer der Grundstücke im neuen Baugebiet ist, kann sie bei der Weitergabe 

an Bauwillige – neben den Festsetzungen des Bebauungsplans – als weitere Gestaltungsoption, 

Bindungen in die Grundstückskaufverträge aufnehmen. Sie ist dabei nicht an einen gesetzlich vor-

gegebenen und beschränkten Regelungskanon gebunden. Insoweit sind die Gestaltungsmöglich-

keiten erheblich weiter als diejenigen, die im Rahmen des Bebauungsplans bestehen.  

Bei der Veräußerung der Baugrundstücke mit entsprechenden Bindungen ist es von entscheiden-

der Bedeutung, dass die zu veräußernden Grundstücke trotz der Bindung auf eine ausreichende 

Nachfrage stoßen.  

In den Interviews mit den Vertretern aus den zehn in die Untersuchung einbezogenen Städte wur-

de deutlich, dass sich die Städte mit der Umsetzung energetischer Ziele gerade in Fallkonstellatio-

nen besonders leicht tun, in denen sie selbst als Grundstückseigentümer agieren und die Bedin-

gungen für die Bebauung der Grundstücke weiter konkretisieren können. Häufig handelt es sich 

dabei um Modell- und Vorzeigeprojekte der Städte. Dies gilt z.B. für einen Bebauungsplan der 

Stadt Erlangen, der in einem städtebaulichen Entwicklungsgebiet nach § 165 BauGB realisiert 

wird. Die Stadt Erlangen ist Entwicklungsträger und verkauft die Baugrundstücke an Endverbrau-

cher oder Bauträger und konnte auf diesem Wege verschiedene energetische Ziele durch entspre-

chende Vertragsklauseln durchsetzen. Kaufverträge der Stadt enthalten z.B. Regelungen, die den 

Käufer verpflichten, mindestens den Energiestandard des KfWEffizienzhauses 85 (bezogen auf die 

ENEV 2009) einzuhalten. Die erforderlichen Nachweise sind gegenüber der Stadt innerhalb eines 

Jahres ab Baufertigstellung zu erbringen. Zur Sicherung dieser Nachweispflicht wird eine Vertrags-

strafe vereinbart. Oft finden sich in Kaufverträgen der Stadt Regelungen, mit denen sich der Käufer 

verpflichtet, das zu errichtende Gebäude an die Nahwärmeversorgung der Stadtwerke anzuschlie-

ßen (Anschlusszwang). Neben dem Anschlusszwang wird auch ein Benutzungszwang auf die 

Dauer von zehn Jahren vereinbart.  

In der Solar-Siedlung „Kupferheide“ in Bielefeld wurden die der Stadt gehörenden Grundstücke 

ebenfalls einzeln über individuelle Kaufverträge vermarktet. Auch diese Siedlung ist ein Vorzeige-

projekt der Klimaschutzaktivitäten der Stadt. In der Solar-Siedlung wurden die Erwerber in den 

Grundstückskaufverträgen zur passiven und aktiven Solar-Nutzung verpflichtet. Diese Verträge 

wurden vor Inkrafttreten des erneuerbarer Energien- und Wärmegesetzes EEWärmeG abgeschlos-

sen und haben insoweit innovativen Charakter. Verlangt wird in den Verträgen, dass u.a. mindes-

tens 30 Prozent des Jahresheizwärmebedarfs, mindestens 60 Prozent der zur Erwärmung des 

Brauchwassers notwendigen Energie sowie mindestens 33 Prozent des Stromverbrauchs aus Solar-

energie zu erbringen sind. Zudem hat die Stadt Bielefeld in die Kaufverträge mit Bauwilligen zur 

Sicherung der vereinbarten Wärmeschutzstandards/Energiesparstandards eine spezielle Nachweis-

verpflichtung zur Winddichtigkeit aufgenommen. Danach ist der Erwerber verpflichtet, eine „Blo-

wer-Door-Messung“ nach DIN V4108/7 spätestens bei Schlussabnahme des Gebäudes nachzu-

weisen. Die Kosten für die Messung hat der Käufer zu tragen. Eine ähnliche Regelung findet sich 

auch im Muster für einen Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der 

Stadt Heidelberg.  

Auch bei der Bielefelder Klimaschutz-Siedlung „Breipohls Hof“ handelt es sich um eine Entwick-

lung auf einer im Eigentum der Stadt befindlichen Fläche. In diesem Fall kam das von der Stadt 

entwickelte Bonussystem zur Anwendung. Nach Auskunft des Gesprächspartners aus Bielefeld ist 

eine Ausweitung des Systems auf Investorenplanungen unwahrscheinlich, da entsprechende Bo-

nuszahlungen vom Gewinn des Investors abgehen würden.  

Ein weiteres Beispiel dafür, dass ökologische und energetische Vorzeigeprojekte vorrangig auf Flä-

chen realisiert werden, die im Eigentum der Städte stehen, findet sich mit der Siedlung „Vauban“ 
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in Freiburg. Sowohl für die Stadt Freiburg als auch für die Stadt Hannover, die beide besonders 

ehrgeizige klimaschutz- und energiepolitische Ziele verfolgen, spielt die Umsetzung dieser Ziele 

im Rahmen von privaten Grundstückskaufverträgen eine wichtige Rolle. Beide Städte haben Text-

bausteine entwickelt, mit denen sich private Bauherren im Rahmen der Grundstückskaufverträge 

zur Einhaltung bestimmter Energiestandards verpflichten (siehe hierzu die im Anhang dokumen-

tierten Textbausteine).  

Zudem wird in Hannover in den Grundstückskaufverträgen (ebenso in Erbbaurechtsverträgen) der 

Anschluss an die Fernwärme geregelt, soweit dies wirtschaftlich und technisch möglich ist. Bei der 

Errichtung von Passivhäusern wird hierauf verzichtet. Außerdem werden die Käufer verpflichtet, 

sich vor Vertragsbeurkundung bei der Landeshauptstadt Hannover beraten zu lassen. In der Bera-

tung wird u.a. auf die aktuellen Förderbedingungen und insbesondere auch auf die technischen 

und wirtschaftlichen Möglichkeiten von Energieeinsparmaßnahmen, welche über die vertraglichen 

Vorgaben hinausgehen, eingegangen. So werden die Käufer im Rahmen der Beratung auch über 

die Vorteile von Passivhäusern und die in Hannover hierfür bestehenden Förderungen informiert.  

Auch die Stadt Augsburg hat bei der Entwicklung einer Konversionsmaßnahme im Wege eines 

städtebaulichen Entwicklungsbereichs die erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten in den Grund-

stückskaufverträgen zumindest in Bezug auf den Anschluss an ein Fernwärmenetz vereinbart. Dies 

stellt insoweit eine Ausnahme von dem ansonsten von der Stadt verfolgten Prinzip dar, aufbauend 

auf Informationen und Beratung auf die freiwillige Umsetzung der Bauherren zu setzen.  

Besonders anzusprechen ist eine Regelung, die die Stadt Erlangen in einer Reihe von Kaufverträ-

gen in Bezug auf die Nutzung von Solarenergie zur Stromerzeugung getroffen hat. Zunächst wur-

den auch hier die Käufer verpflichtet, vor Beantragung der Baugenehmigung eine kostenfreie Ener-

gieberatung durch das städtische Umweltamt in Anspruch zu nehmen. Vereinbart wurde sodann 

in Hinblick auf die Stromerzeugung durch Solarenergie, dass die Vorhabenträgerin flächig Solaran-

lagen zur Elektrizitätserzeugung auf sämtlichen Dachflächen der Wohngebäude errichtet. Diese 

Verpflichtung wird verbunden mit Bindungen in Bezug auf die Bauausführung (eben bzw. plan 

zum Dach oder aufgeständert bis zu einer Neigung von max. 8 Prozent). In früheren Bebauungs-

planverfahren der Stadt wurden die Käufer von Grundstücken dazu verpflichtet auf ihren Dächern 

Photovoltaik-Anlagen der Stadtwerke zu dulden. Da dies zu zahlreichen Beschwerden geführt hat, 

werde dem Käufer von Baugrundstücken mittlerweile ein Wahlrecht eingeräumt, entweder die 

Photovoltaik-Anlagen selbst zu installieren und zu betreiben oder auf der Grundlage eines 

Contracting-Modells den Stadtwerken als örtlichem Energieunternehmen hierzu Nutzungsrechte 

einzuräumen. 

5. Ortsrechtliche Regelungen aufgrund von Landesrecht 

In keiner der in die Untersuchung einbezogenen Städte gibt es eine ortsrechtliche Bestimmung 

(Satzung) über die Nutzung von Solarenergie. Soweit das jeweilige Landesrecht die Gemeinden 

zum Erlass solcher ortsrechtlichen Vorschriften ermächtigt, wird hiervon offenbar wenig Gebrauch 

gemacht.  

Nach § 16 EEWärmeG können die Gemeinden von einer Bestimmung nach Landesrecht, die sie 

zur Begründung eines Anschluss- und Benutzungszwangs an ein Netz der öffentlichen Fernwärme- 

oder Fernkälteversorgung ermächtigt, auch zum Zwecke des Klima- und Ressourcenschutz Ge-

brauch machen. Diese Bestimmung knüpft an die einschlägigen Satzungsermächtigungen der Ge-

meindeordnung der Länder an. Von der damit eingeräumten Satzungsermächtigung haben aller-

dings nur drei der zehn in die Untersuchung einbezogenen Städte Gebrauch gemacht. Offenbar 

sind die in den städtebaulichen Verträgen vereinbarten Regelungen zum Anschluss und zur Nut-
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zung von Wärmenetzen für sich genommen ausreichend, so dass auf eine satzungsrechtliche Be-

stimmung des Anschluss- und Benutzungszwangs verzichtet wird. 

6. Checklisten zur energetischen Optimierung des städtebaulichen Entwurfs 

Je früher energetische Aspekte in den Planungsprozess für neue Baugebiete eingebracht werden, 

desto leichter fällt es, diese in den städtebaulichen Entwurf einzubinden. Vor diesem Hintergrund 

kann es vorteilhaft sein, Vorhabenträgern oder Investoren, die neue Baugebiete entwickeln wollen, 

eine Checkliste an die Hand zu geben, aus der sich unterschiedliche, für die energetische Opti-

mierung wichtige Aspekte ergeben. Dementsprechend wurden die zehn in die Untersuchung ein-

bezogenen Städte auch hierzu befragt. Die dabei erkennbar gewordene Praxis weist deutliche Un-

terschiede auf. Sechs der Städte gaben an, über entsprechende Checklisten zu verfügen und diese 

den Investoren an die Hand zu geben.  

Der Charakter der Checklisten ist dabei durchaus unterschiedlich. So setzt die Stadt Augsburg ganz 

gezielt auf die impulsgebende Wirkung der Checklisten, die im Leitfaden „Klimaschutz und Stadt-

planung Augsburg“ enthalten sind. Dieser Leitfaden enthält mehrere Checklisten: eine Checkliste 

zu den Planungsvoraussetzungen, eine Checkliste zum städtebaulichen Entwurf, eine Checkliste 

zu den rechtsverbindlichen Festsetzungen sowie eine Checkliste zu den vertraglichen Vereinba-

rungen. Die Checkliste städtebaulicher Vorentwurf/Entwurf kann als beispielgebend angesehen 

werden. Sie ist als Anhang diesem Bericht beigefügt. Die Checkliste wird als Angebot der Stadt an 

die Vorhabenträger angesehen, um die Bauvorhaben zu qualifizieren. Ihre Berücksichtigung ist al-

lerdings genauso wie ihre Einhaltung freiwillig und zwar sowohl für Privatinvestoren als auch für 

die Stadt als Bauherr. Sie wird nach Einschätzung des Interviewpartners gleichwohl in der Regel 

angewandt, da sich die Empfehlungen förderlich auf die Vermarktbarkeit der Bauobjekte auswir-

ken würden. Zudem wurde auf ein Beispiel verwiesen, bei dem die Stadt (Umweltamt und Stadt-

planungsamt) durch Anwendung der Checkliste den vorgelegten Entwurf eines kleinen Neubauge-

bietes mit sechs Reihenhausriegeln gemeinsam mit dem Investor überarbeitet und qualifiziert ha-

be. Bei Eigenplanungen der Stadt bemüht sich diese regelmäßig darum, die Checkliste umzuset-

zen. In Bezug auf den Passivhaus-Standard habe dies aber z.B. bei einem Schulneubau nicht er-

reicht werden können.  

In Bielefeld kommt die vom Rat der Stadt einstimmig beschlossene Checkliste bei eigenen Planun-

gen der Stadt immer zur Anwendung. Solche Planungen sind aber eher die Ausnahme, da die 

Stadt über keine Grundstücke für Neubausiedlungen verfüge. Bei Investorenplanungen komme der 

Entwurf im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens auf den Prüfstand und müsse ggf. im Sinne der 

Checkliste nachgebessert werden. Ob die Checkliste eingehalten wird, wird vom Stadtplanungs-

amt geprüft. Die Checkliste gilt allerdings nur als Orientierungsrahmen, Nachforderungen müssen 

deshalb grundsätzlich von der politischen Seite getragen werden. Zudem wird der Anwendungsbe-

reich der Checkliste generell eingeschränkt. Bei Planungsvorhaben, die eine in der Checkliste de-

finierte Mindestgröße der Siedlungen nicht erreichen, ist die Checkliste nicht anzuwenden. Die 

definierten Mindestgrößen entsprechen dem Programm „100 Klimaschutzsiedlungen in NRW“.  

Die Stadt Freiburg verwies im Interview auf die in verschiedenen Drucksachen der Gemeindever-

tretung enthaltenen Vorgaben, die in gewisser Weise einen Checklistencharakter aufweisen. An-

sonsten gebe es interne Checklisten, die dann auch Basis für die Verhandlungen mit Vorhabenträ-

gern bzw. Investoren sind.  

Ähnlich stellt sich die Situation in Hannover dar. Die generell vorgegebenen Ziele werden in den 

Beratungsgesprächen mit den Vorhabenträgern konkretisiert und abgestimmt.  

In der Stadt Esslingen werden explizite Checklisten nur im Zusammenhang mit städtebaulichen 

Wettbewerben entwickelt. Es handelt sich hierbei also nicht um eine einheitliche, allgemein gülti-
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ge Liste, sondern um konkrete Vorgaben für Wettbewerbsbeiträge im Rahmen der ausgelobten 

städtebaulichen Wettbewerbe.  

Ähnlich verhält es sich in der Stadt Heidelberg. Soweit dort städtebauliche Wettbewerbe ausgelobt 

werden, bringt das Umweltamt Klimaschutzaspekte in die Ausschreibung von Wettbewerben ein. 

Abhängig davon, ob es sich um einen städtebaulichen Entwurf oder einen städtebaulichen Wett-

bewerb mit Hochbau-Umsetzungen handele, seien diese Aspekte unterschiedlich umfangreich 

und detailliert. Zudem gibt es in Heidelberg Checklisten im Anhang zur Energiekonzeption, die al-

lerdings nicht den städtebaulichen Entwurf beträfen, sondern eher die bauliche Umsetzung bei 

Neubauten und Sanierung (Wärmeschutz, technische Gebäudeausrüstung etc.).  

Soweit die in die Untersuchung einbezogenen Städte über keine Checklisten verfügten, wurde da-

rauf hingewiesen, dass in den Gesprächen mit Investoren und bei der Abstimmung von Entwürfen 

gleichwohl energetische Aspekte zugrunde gelegt würden.  

Die Bedeutung entsprechender Checklisten zur Berücksichtigung energetischer Aspekte beim städ-

tebaulichen Entwurf schätzten die Interviewpartner unterschiedlich ein. Während sie von den 

meisten Städten grundsätzlich positiv bewertet wurden, vertrat ein Interviewpartner die Auffas-

sung, dass solche Checklisten der Uniformität von Neubaugebieten Vorschub leisten (Gebäude-

Ausrichtung, Dachneigung, Abstände etc.) und auf diese Weise Städtebau von hoher Qualität er-

schwert werde. Städtebauliche Aspekte müssten eindeutig Vorrang beim Entwurf genießen, wäh-

rend die energetischen Aspekte nur dann berücksichtigt werden sollten, wenn dies ohne Quali-

tätsverlust im Städtebau möglich sei. 

Soweit Checklisten zur Anwendung kommen, enthalten diese regelmäßig folgende Kriterien: 

■ Kompaktheit der Baukörper, 

■ Ausrichtung der Hauptfassade für die passive Solarenergienutzung, 

■ Orientierung des Gebäudekörpers und der Dachneigung für die aktive Solarenergienutzung, 

■  Vermeidung von Verschattung durch Baukörper oder Bepflanzung, 

■ Integration von Leitungsnetzen und Standorten für Wärmeerzeugung/Speicher, 

■ Nutzung erneuerbarer Energien sowie  

■ Einsatz CO2-armer bzw. CO2-neutraler Energien. 

 

Zum Teil enthalten die Checklisten darüber hinaus den Hinweis auf die Notwendigkeit einer Un-

terschreitung der Vorgaben der EnEV um einen definierten Prozentsatz.  

7. Beratungsangebote für Vorhabenträger in der Planungsphase 

Ein wichtiger Baustein zur Erreichung eines energetisch qualifizierten Planungsergebnisses ist die 

gezielte Beratung der Vorhabenträger bzw. Investoren, die bereits frühzeitig beginnen sollte. Die 

Interviews mit Vertretern aus den in die Untersuchung einbezogenen Städte haben gezeigt, dass 

vor allem diese frühen Beratungsangebote und gezielten Informationen genutzt werden, um Ein-

fluss auf den städtebaulichen Entwurf zu gewinnen. Ein intensiver Austausch zwischen Investor 

und Stadtverwaltung wurde entsprechend als entscheidend für die Optimierung der Planung ange-

sehen. Lediglich die Stadt Osnabrück verwies auch hier auf Personalengpässe. Einerseits bezieht 

sich die Beratung auf die gesamte Palette der Möglichkeiten zur Energieeinsparung und zur ener-

gieeffizienten Wärmeversorgung. Andererseits wird aber auch gezielt auf die bestehenden Förder-

programme etwa der KfW oder auch auf städtische Förderprogramme eingegangen. In Lübeck ist 

für die Beratung die Klimaleitstelle zuständig. Für die Hansestadt Greifswald wurde darauf verwie-
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sen, dass eine Beratung in Bezug auf die zur Verfügung stehenden Fördermittel nicht aktiv erfolge, 

sondern nur auf Nachfrage. Nähere Ausführungen zu kommunalen Beratungsangeboten für die 

Öffentlichkeit finden sich unter Kapitel V 3. 

8. Evaluierung der instrumentellen Ansätze 

Eine systematische Evaluierung der im Rahmen der kommunalen Klimaschutzstrategien verfolgten 

instrumentellen Ansätze, insbesondere über bauplanungsrechtliche Festsetzungen und vertragliche 

Regelungen, findet sich in keiner der zehn in die Untersuchung einbezogenen Städte. Die Umset-

zung der vertraglichen Regelungen soll allerdings zumindest in einigen der Städte einer Überprü-

fung unterzogen werden (hierzu unten). 
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V Verfahrensaspekte 

1. Rolle der örtlichen Energieversorger 

In allen bei der Untersuchung in den Blick genommenen zehn Städten gibt es einen örtlichen 

Energieversorger, in der Regel die Stadtwerke oder ein anderes kommunales Beteiligungsunter-

nehmen. Diese örtlichen Energieversorger sind naturgemäß sowohl bei der Entwicklung der über-

geordneten Klimaschutz- und Energiekonzepte als auch bei der Entwicklung konkreter neuer Bau-

gebiete eingebunden. So wurde etwa der Energienutzungsplan in Augsburg gemeinsam mit dem 

örtlichen Energieversorger erarbeitet. Dieser enthält insbesondere auch ein Ausbaukonzept für die 

Fernwärmeversorgung durch die dortigen Stadtwerke. Soweit der Anschluss an das Fernwärmenetz 

im Rahmen von Grundstückskaufverträgen oder in städtebaulichen Verträgen geregelt wird, erfolgt 

dies in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken. 

Auch die Stadtwerke Bielefeld als 100%ige Tochter der Stadt wird frühzeitig in die Planung einge-

bunden. Unter ihrer Mitwirkung werden z.B. Contracting-Konzepte für Solarthermie oder Mikro-

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen umgesetzt. Die Stadtwerke selbst haben eine Wärmebedarfsstu-

die, die die Entwicklung des Wärmebedarfs bis 2050 prognostiziert, sowie ein daraus abgeleitetes 

Energiekonzept 2020 für die Stadt Bielefeld entwickelt. Die Kernpunkte des Konzepts sind der 

Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung, Verdichtungen im Fernwärmegebiet und Fernwär-

meausbaumaßnahmen sowie die Entwicklung von Nahwärmekonzepten zum Ausbau dezentraler 

Wärmeinseln. 

Ebenso kommt in Esslingen den Stadtwerken bei der Entwicklung von Neubaugebieten eine wich-

tige Rolle zu. Dort wird von den Stadtwerken ein sogenanntes „Sorglospaket“ angeboten, das u.a. 

auf der Basis eines Mini-Contracting den Verkauf von Wärme an die Stadtwerke regelt. Auch in 

anderen Städten wie Hannover und Heidelberg haben die Stadtwerke eine wichtige Rolle, weil sie 

das bzw. die jeweiligen Wärmenetze im Stadtgebiet betreiben. Sie sind daher unmittelbare Part-

ner, wenn im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete der Anschluss und die Nut-

zung von Nah- und Fernwärmenetzen geregelt werden. Auch wird – so der Interviewpartner aus 

Osnabrück – auf die Kooperation mit den Stadtwerken gesetzt, wenn die Möglichkeiten von de-

zentralen KWK-Konzepten geprüft werden.  

Ebenso wird in Osnabrück über Ansätze für Contracting-Modelle berichtet. Entscheidungen über 

die Erweiterung von Gas- und Wärmenetzen in neuen Baugebieten werden unter Rentabilitätsge-

sichtspunkten getroffen.  

Durchgehend berichten alle Interviewpartner, dass die Stadtwerke bzw. örtlichen Energieversorger 

sehr frühzeitig in den Planungsprozess für Neubaugebiete eingebunden werden. In Augsburg fin-

det darüber hinaus regelmäßig ein Informationsaustausch „Klimaschutz und Stadtplanung“ etwa 

einmal pro Jahr zwischen Stadtplanungsamt, Umweltamt/Klimaschutz, Hochbauamt und den 

Stadtwerken statt, um sich gegenseitig über neue Bauvorhaben zu informieren. In Erlangen werden 

die Stadtwerke bereits beim Auftaktgespräch zu Projektbeginn, also noch vor der frühzeitigen Be-

hördenbeteiligung, eingebunden. In Esslingen erfolgt die Beteiligung zum Vorentwurf. Ebenso wird 

in Greifswald eine Beteiligung im Rahmen des Entwurfsprozesses vorgenommen. Das gleiche gilt 

für Heidelberg, Lübeck und Osnabrück. Hannover verweist auf eine enge Zusammenarbeit u.a. im 

Rahmen der Klima-Allianz 2020. Die Kooperation findet daneben auch bei der Vorbereitung und 

Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe sowie im Zusammenhang mit der Abwicklung des 

Förderprogramms proKlima statt. Für die Stadt Freiburg wurde eine differenzierte Praxis erläutert. 

Eine intensive Einbindung erfolge insbesondere bei der Erstellung von Energiekonzepten sowie bei 

der Entwicklung städtischer Flächen.  
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass den Stadtwerken bzw. den örtlichen Energiever-

sorgern sowohl bei den übergreifenden Strategien zum Klimaschutz als auch bei der Umsetzung 

von Energiekonzepten für neue Baugebiete eine unverzichtbare Rolle zukommt. Sie bieten insbe-

sondere die Infrastruktur für die Versorgung mit Wärme und Gas an sowie als Contracting-Partner 

die Abnahme von Wärme. Sie sind damit Teilnehmer am Markt und folgen auch wirtschaftlichen 

Interessen. Damit ist einerseits klar, dass eine energieoptimierte Entwicklung neuer Baugebiete 

nicht ohne die Stadtwerke vorzunehmen ist. Andererseits ist dabei auch zu berücksichtigen, dass 

die Stadtwerke im Einzelfall andere Ziele verfolgen können als diejenigen, welche in den Klima-

schutz- und Energiekonzepten der Stadt vorgegeben werden. Da die Stadtwerke regelmäßig kom-

munale Beteiligungsgesellschaften sind, dürfte es allerdings grundsätzlich die Option geben, durch 

politische Vorgaben Einfluss auf die Unternehmensstrategien und konkreten Positionen der Stadt-

werke zu nehmen. 

2. Abstimmung energetischer Aspekte mit Bauträgern und Vorhabenträgern 

Alle bei der Untersuchung in Blick genommenen Städte setzen auf die Kooperation mit Bauträgern 

bzw. Vorhabenträgern bei der Entwicklung neuer Baugebiete. Dabei werden gleichwohl zwei un-

terschiedliche Formen der Zusammenarbeit verfolgt. Die eine Gruppe der Städte setzt vorrangig 

auf Freiwilligkeit. Sie will Vorhabenträger durch ausführliche Informationen und Beratungen dazu 

bewegen, freiwillig eine energieoptimierte Realisierung der Bauvorhaben zu erreichen. Die inso-

weit stattfindenden Aushandlungsprozesse sind daher von entscheidender Bedeutung. Überwie-

gend setzen die Städte, die auf eine freiwillige Umsetzung bauen, darauf, die Ergebnisse des Aus-

handlungsprozess in städtebaulichen Verträgen verbindlich zu regeln. In den Verhandlungen wird 

einzelfallabhängig ausgelotet, zu welchen energetischen Optimierungsmaßnahmen der Vorhaben-

träger als Vertragspartner bereit ist. Die Abstimmungen mit den Vorhabenträgern erfolgen dabei 

zum Teil auf der Basis von Checklisten, im Übrigen aber anhand der nach dem Kenntnisstand der 

jeweiligen Stadt relevanten Kriterien und Maßnahmeoptionen.  

Die andere Gruppe der Städte, insbesondere Freiburg und Hannover, verfolgen demgegenüber auf 

der Grundlage einschlägiger Beschlüsse ein stringenteres Vorgehen, bei dem die generellen Richt-

linien zu den in den städtebaulichen Verträgen aufzunehmenden Bindungen umgesetzt werden. 

Gleichwohl findet auch hier eine frühzeitige Abstimmung und Beratung der Vorhabenträger statt. 

Insbesondere ist dies dann von essenzieller Bedeutung, wenn dem Vorhabenträger die Erstellung 

eines Energiekonzeptes aufgegeben werden soll.  

3. Kommunale Beratung zum energieeffizienten Bauen 

Die kommunalen Beratungsangebote zum energieeffizienten Bauen und Sanieren weisen eine ho-

he Bandbreite auf und reichen von einer ausschließlichen Erstberatung mit anschließendem Ver-

weis an weiterführende Stellen über detaillierte Beratungen in Bezug auf konkrete Bauvorhaben 

bis zur grundsätzlichen energetischen Bauberatung durch einen eigens dafür angestellten Energie-

berater. Die Zuständigkeit für die Beratungen liegt häufig bei Stadtplanungs- oder Umweltämtern 

bzw. Klimaschutzstellen, in mehreren der befragten Kommunen wurden in Kooperation mit weite-

ren lokalen Akteuren wie beispielsweise den Stadtwerken oder auch mit regionalen Partnern wie 

Nachbarkommunen oder umliegenden Landkreisen Energieagenturen gegründet, die Beratungen 

anbieten.  

Insbesondere von den Kommunen, die ausschließlich Erst-Beratungen anbieten, wurde darauf hin-

gewiesen, dass die Bauberatung zum energieeffizienten Bauen oder Sanieren nicht als kommunale 

Aufgabe gesehen werde und häufig auch nicht durch die Stadt leistbar sei, da die personellen und 

fachlichen Ressourcen dafür fehlten. Ein Gesprächspartner äußerte darüber hinaus die Befürch-



35 

 

tung, mit dem Energieberatermarkt in Konflikt zu geraten, wenn die Kommune entsprechende Be-

ratungen kostenlos anbietet. 

Die Stadt Augsburg hat gemeinsam mit den benachbarten Landkreisen Augsburg und Aichach-

Friedberg eine regionale Energieagentur gegründet, die als erste Anlaufstelle zur Beratung dient. 

Die kostenlose halbstündige Beratung wird sehr gut nachgefragt, eine Beratungspflicht bei Neu-

baumaßnahmen ist nicht vorgesehen. Für Beratungsbedarfe, die über das Angebot der regionalen 

Energieberatung hinausgehen, wird an andere Stellen verwiesen, in Bezug auf energetische Fragen 

beim Bauen und Sanieren wird z.B. mit der Kampagne e+haus kooperiert, einem Zusammen-

schluss von Partnern aus Beratung, Planung, Finanzierung und Handwerk. 

Die von der Stadt Bielefeld kostenlos angebotene Beratung wird von einem freien Energieberater 

durchgeführt, der für diese Tätigkeit mit einer halben Stelle bei der Stadt Bielefeld angestellt ist. An 

zwei festen Nachmittagen in der Woche besteht die Möglichkeit, Beratungstermine zu vereinba-

ren. Zunächst war dieses Angebot ausschließlich auf die Altbausanierung bezogen, inzwischen 

wurde die Beratung im Rahmen eines Pilotprojekts auch auf die Bauherren in einem bestimmten 

Neubaugebiet erweitert (Projekt Breipohls Hof, bei dem das Bonuspunktesystem zur Anwendung 

kommt). 

Das Erlanger Amt für Umweltschutz und Energiefragen bietet Energieberatungen für die Bereiche 

Neubau und Altbaumodernisierung sowie für Mieter an. Die Beratungsschwerpunkte stellen Bau-

physik, Anlagentechnik und Förderprogramme dar. Das Angebot wird intensiv genutzt, täglich er-

folgen sowohl persönliche als auch mehrere telefonische Beratungen. Etwa vier Fünftel dieser 

Termine beziehen sich auf die energetische Altbausanierung und ein Fünftel auf Neubauten.  

Beim Verkauf städtischer Wohnbaugrundstücke an private Bauherren ist im Grundstückskaufver-

trag geregelt, dass für den Käufer die Verpflichtung zu einer Energieberatung durch das Umwelt-

amt besteht. Generelle Linie der Stadt ist es, über die Beratungsgespräche zu überzeugen und inso-

fern eine einvernehmliche Verständigung über die energetischen Ziele zu erreichen, die vertrag-

lich geregelt werden. Die Entwicklung des Baugebiets 410 ist ein Beispiel für einen solchen Pro-

zess. In den Grundstückskaufverträgen war eine Verpflichtung zur Beratung festgehalten sowie ei-

ne Mindestunterschreitung der EnEV 2009 um 15 Prozent. Im Ergebnis der Beratungen zeichnete 

sich dann ein Trend zur Unterschreitung um 30 Prozent ab.  

Das Energiezentrum Esslingen, ein Kooperationsprojekt der Stadt Esslingen, der Stadtwerke Esslin-

gen sowie der Energieagentur des Landkreise Esslingen, bietet eine kostenfreie Erstberatung zum 

energetischen Bauen sowie Fördermittelberatungen an. Darüber hinaus werden Ansprechpartner 

aus einem Netzwerk von zertifizierten Energieberatern, Ingenieuren, Architekten und Handwer-

kern vermittelt.  

In Freiburg wurden energetische Beratungen bisher durch das Umweltschutzamt angeboten, aktu-

ell wird das Beratungsangebot jedoch neu organisiert, so dass Fragen zum energetischen Bauen 

künftig vom „Beratungszentrum Bauen“ abgedeckt werden sollen – die vertiefte Beratung erfolgt 

durch das Baurechtsamt. Dadurch sollen die Adressaten besser als bisher erreicht werden. Die 

Stadt richtet in diesem Zusammenhang neue Stellen für die Beratung ein, um das bestehende 

Team in allen Fragen der Energieeffizienz weiter zu stärken. 

In Greifswald gibt es keine kommunalen Beratungsangebote zu energieeffizienten Bauen oder Sa-

nieren, da hierfür die personellen Kapazitäten fehlen. Stattdessen wird auf die Angebote anderer 

Stellen verwiesen, u.a. die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und das Bundesamt für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle (BAFA). 

Die Klimaschutzleitstelle im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün der Stadt Hannover bietet Kaufin-

teressenten städtischer Grundstücke eine kostenfreie Beratung zum energiesparenden Bauen sowie 

zum Passivhausbau an. Wie bereits oben erläutert verlangt die Stadt Hannover bei städtischen 
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Baugrundstücken grundsätzlich eine Unterschreitung der EnEV um 30 Prozent, die verpflichtende 

Beratung zielt darauf, die Bereitschaft für zusätzliche Effizienzsteigerungen zu erhöhen. Für einige 

Baugrundstücke gibt es eine ‚Passivhauspräferenzvergabe‘: diese Grundstücke werden vorrangig 

an Interessenten vergeben, die sich zum Bau eines Passivhauses verpflichten.  

Ein Beispiel für die intensive und breit angelegte Beratung, Information und Begleitung von Bau-

trägern und Bauherren in Hannover bietet die geplante Null-Emissions-Siedlung zero:e-park. Auf-

bauend auf die frühzeitige Impulsberatung bei der Klimaschutzleitstelle erfolgt die detaillierte Be-

ratung der Kaufinteressenten durch einen Energieberater (Energielotsen). Diese Leistung wird durch 

den Klimaschutzfonds proKlima gefördert. 

Die energetische Bauberatung in Heidelberg wird teilweise vom Stadtplanungs- und Umweltamt 

abgedeckt, im Wesentlichen wird diese jedoch durch die Klimaschutz- und Energie-

Beratungsagentur (KliBA) geleistet, die von der Stadt Heidelberg und den Kommunen im Rhein-

Neckar-Kreis sowie dem Landkreis selbst und der Sparkasse Heidelberg getragen wird. Die KliBA 

beschäftigt ein Team von Energieberatern und bietet Bürgern, Gewerbe, Städten und Gemeinden 

im Rhein-Neckar-Kreis eine kostenfreie Energieberatung in den Themenfeldern ‚Bauen und Reno-

vieren‘ (Neubau einschließlich Passivhausbau sowie Altbausanierung), ‚Erneuerbare Energien‘ so-

wie ‚Energiesparen‘. Neben den technischen Aspekten sind auch die Fördermöglichkeiten durch 

KfW, BAFA, Land oder Kommune Gegenstand der Beratungen. 

Die Stadt Lübeck führt lediglich eine Erst-Beratung durch. Im Anschluss daran wird an andere Stel-

len verwiesen, da ein weiterführendes Angebot personell und fachlich nicht zu leisten wäre.  

Auch die Stadt Osnabrück bietet ausschließlich eine Erst-Beratung an und verweist für weiterge-

hende Fragen an andere Stellen wie zum Beispiel das Energieberatungszentrum der Stadtwerke, 

die Verbraucherzentrale oder das BAFA. Eine von der Stadt herausgegebene Broschüre führt Bera-

tungs- und Fördermittelangebote auf kommunaler, Landes- und Bundesebene auf und dient den 

Bürgern als Orientierungshilfe. Ein darüber hinausgehendes kommunales Beratungsangebot findet 

sich in Bezug auf das Neubaugebiet „In der Gartlage“. Dort sind zwei Energieberater auf Honorar-

basis für die Stadt tätig, u.a. wird eine kostenlose Beratung für Passivhausinteressenten angeboten.  

4. Kommunale Förderung energieeffizienten Bauens 

In etwa der Hälfte der befragten Städte werden kommunale Mittel zur Förderung energieeffizienten 

Bauens eingesetzt. Dabei gibt es Programme, die ausschließlich die energetische Sanierung von 

Altbauten fördern, sowie Förderangebote, die nur auf energieeffiziente Neubauten abzielen. Das 

Förderprogramm der Stadt Heidelberg sowie der hannoveraner Klimaschutzfonds bezuschussen 

sowohl Altbau- als auch Neubaumaßnahmen. 

Die Förderung wird häufig in Form von Zuschüssen für bestimmte bauliche Maßnahmen gewährt. 

Mitunter kommen Bonuspunktesysteme zur Anwendung, die die Kombination unterschiedlicher 

Einzelmaßnahmen ermöglichen und als Belohnung für umweltfreundliches und energiesparendes 

Bauen Rückzahlungen auf den Grundstückskaufpreis gewähren. Damit vergleichbar sind weitere 

Ansätze in den Städten, die - auf die Gesamtstadt oder auch definierte Teilbereiche bezogen - ei-

nen Nachlass auf den Kaufpreis für ein kommunales Grundstück vorsehen, wenn das Gebäude in 

einem definierten energetischen Standard errichtet wird. 

Beispielhaft werden im Folgenden Förderangebote der untersuchten Städte aufgeführt. 

Das Bielefelder Bonuspunktesystem sieht gestaffelte Prämienzahlungen an die Bauherren im Bau-

gebiet Breipohls Hof vor, wenn bestimmte Maßnahmen zur energetischen Optimierung des Ge-

bäudes umgesetzt werden. Für einen definierten Gebäudestandard (z.B. KfW Effizienzhaus 55 

Standard) oder auch verschiedene Einzelmaßnahmen (wie der Einbau von Sonnenkollektoren oder 
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die Nutzung von Erdwärme) gibt es eine bestimmte Anzahl von Bonuspunkten. Die Prämienhöhe 

ergibt sich aus der Summe der Bonuspunkte und liegt zwischen 1.500 und 4.500 Euro. Neben der 

energetischen Optimierung des Gebäudes sind Maßnahmen des Regenwassermanagements in das 

Bonuspunktesystem einbezogen. Im ersten Bauabschnitt des Neubaugebiets wurde das Bonus-

punktesystem von gut der Hälfte der Bauherren in Anspruch genommen (im Anhang finden sich 

die Maßnahmen- und Bonuspunktetabellen). Neben dem Bonuspunktesystem wird den Bauherren 

eine kostenlose externe Qualitätssicherung angeboten, die gravierende Fehler beim Bau des ener-

gieeffizienten Gebäudes verhindern soll. Die Qualitätssicherung umfasst vier Stufen: die Überprü-

fung der Baupläne und Wärmebedarfsberechnungen, die Baubegehung zur Kontrolle der korrekten 

Umsetzung der Planung, eine zertifizierte Luftdichtigkeitsmessung (Blower-Door-Test) des fertigen 

Rohbaus sowie eine fachliche Begleitung bei der Übergabe der Haustechnik. Mit Abschluss des 

Grundstückskaufvertrages im Gebiet Breipohls Hof erhält der Bauherr diese Leistungen, die etwa 

1.500 Euro wert sind, kostenlos.  

Im Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Esslingen wird auf die Möglichkeit eines einmaligen 

Zuschusses bei Erstellung eines Neubaus in Passivhausbauweise hingewiesen (Maßnahme HH 4). 

Die Hansestadt Greifswald hat im Jahr 2009 ein kommunales Förderprogramm beschlossen, das 

bei Erwerb eines kommunalen Grundstücks einen Nachlass auf den Kaufpreis vorsieht, sofern der 

Energiebedarf des Gebäudes 30 Prozent oder mehr unterhalb des Bedarfs eines Referenzgebäudes 

nach Energieeinsparverordnung liegt. Dieses Förderprogramm kommt in der Praxis jedoch nicht 

zur Anwendung. 

Die Stadtwerke Hannover haben gemeinsam mit der Landeshauptstadt Hannover sowie den an-

grenzenden Gemeinden Laatzen, Langenhagen, Hemmingen, Ronnenberg und Seelze den Klima-

schutzfonds proKlima gegründet. Dieser wird von den Beteiligten gemeinsam finanziert, den Groß-

teil des jährlichen Fondsvolumens von rund fünf Millionen Euro tragen die Stadtwerke.proKlima 

unterstützt in den beteiligten Kommunen Klimaschutzmaßnahmen, die über die gesetzlichen Min-

destanforderungen oder die übliche Praxis qualitativ hinausgehen. Der Fonds bezuschusst sowohl 

die energetische Altbaumodernisierung als auch den energetischen Neubau von Wohngebäuden 

im Passivhaus-Standard. Für Nichtwohngebäude bietet proKlima ebenfalls eine Förderung für 

Neubauten im Passivhaus-Standard und für die Modernisierung bestehender Gebäude mit Passiv-

haus-Komponenten an. Daneben unterstützt der Klimaschutzfonds die Installation von Solarwär-

meanlagen, den Fernwärmeausbau und die Errichtung von Blockheizkraftwerken sowie KWK-

Anlagen auch für bestehende Gebäude. Ein weiterer Förderbaustein sind individuelle Vor-Ort-

Beratungen durch einen Stromlotsen zur Stromkostenminimierung.  

Das Förderprogramm „Rationelle Energieverwendung“ der Stadt Heidelberg für energiesparendes 

Bauen und Sanieren fördert den Neubau von Gebäuden in Passivhausstandard sowie den Einbau 

von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung als Einzelmaßnahme sowohl für Neubauten als 

auch im Gebäudebestand.  

Die Stadt Osnabrück gewährt im Neubaugebiet „In der Gartlage“ einen Preisnachlass beim Erwerb 

des städtischen Baugrundstücks, wenn das Gebäude in Passivhausstandard errichtet wird. Der zu 

erreichende energetische Standard wird in den Grundstückskaufverträgen verbindlich geregelt. Ein 

vergleichbares Angebot wurde für ausgewählte Grundstücke in Augsburg vereinbart, als ein gene-

relles Förderprogramm sei diese Vereinbarung jedoch nicht einzuordnen.  
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VI Akzeptanz und Mitwirkung der Vorhabenträger 

Im Ausgangspunkt dieses Kapitels steht die These, dass am Ende nur solche energetischen und 

klimaschutzbezogenen Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden können, die von den Marktteil-

nehmern (Vorhabenträgern, private Bauherren) akzeptiert und aufgegriffen werden. Da die Umset-

zungsstrategien der Städte im Kern vor allem auf den Abschluss städtebaulicher Verträge bzw. von 

Grundstückskaufverträgen bauen, ist das Einvernehmen der jeweiligen Vertragspartner Vorausset-

zung. Im Folgenden wird zunächst aus der Sicht der Städte zur Frage der Akzeptanz bei Bauträ-

gern und Vorhabenträgern sowie bei Bauwilligen im Zusammenhang mit Grundstückskaufverträ-

gen berichtet. Ganz bewusst wird sodann hiervon abgesetzt die Einschätzung der befragten Bau-

träger und Vorhabenträger dargestellt. Ergänzt wird die Einschätzung der bundesweit befragten In-

vestoren um die Erfahrungen und Empfehlungen der Potsdamer Investoren und Bauträger.  

1. Die Sicht der Städte  

In den Interviews mit den Vertretern der zehn mit der Untersuchung in den Blick genommenen 

Städte wurde auch danach gefragt, wie die Bauträger bzw. Vorhabenträger auf die planungsrecht-

lichen Vorgaben sowohl durch Festsetzungen als auch durch städtebauliche Verträge oder Grund-

stückskaufverträge reagieren. Die dabei erkennbar gewordenen Einschätzungen sind durchaus dif-

ferenziert und ambivalent. Insgesamt herrscht die Einschätzung vor, dass die energetischen und 

klimaschutzbezogenen Vorgaben überwiegend auf Akzeptanz stoßen. So wird darauf hingewie-

sen, dass die Vorhabenträger zunehmend ein Eigeninteresse an energetisch optimierter Bauweise 

haben. Ein Grund hierfür seien die hohen Energiekosten, die Maßnahmen zur Energieeinsparung 

wirtschaftlicher werden ließen als es früher der Fall war. Überwiegend wird die Einschätzung ver-

treten, dass energetisch optimierte Vorhaben Vermarktungsvorteile gegenüber konventionellen 

Vorhaben hätten. Zum Teil wird auch darauf hingewiesen, dass entsprechend optimierte Vorhaben 

von einem insgesamt sehr positiven öffentlichen Image des Themas Klimaschutz profitieren. Ne-

ben Kostenersparnissen wird auch das Interesse der Vorhabenträger und Bauträger sowie der pri-

vaten Bauwilligen an der Nutzung erneuerbarer Energien genannt. So wird etwa aus Greifswald 

berichtet, dass die meisten Vorhabenträger seit geraumer Zeit schon von sich aus wünschten, dass 

die Nutzung solarer Strahlungsenergie grundsätzlich möglich ist. Es werde daher von Investoren-

seite erwartet, dass die planerischen Voraussetzungen für die Nutzung solarer Strahlungsenergie 

durch entsprechende Ausrichtung sowie Gebäudeabstände gewährleistet werden. In Greifswald 

spielt dabei neben der Photovoltaik und der Solarthermie auch die Möglichkeit der Errichtung von 

Kleinwindkraftanlagen eine wachsende Rolle.  

Umgekehrt wurde auch berichtet, dass sich die durch die energetischen Maßnahmen bewirkten 

Erhöhungen der Baukosten zumindest in bestimmten Fallkonstellationen als Vermarktungshinder-

nis erwiesen. Die Reaktion auf die energetischen Maßnahmen, die die Stadt im Rahmen von städ-

tebaulichen Verträgen durchsetzen möchte, ist deshalb durchaus ambivalent. So wird etwa aus 

Bielefeld berichtet, dass bei den Bauherren zum Teil Unsicherheiten im Hinblick auf die Kosten 

bestehen. Man reagiere hierauf mit gezielten Informationen. Nach wie vor gäbe es Vorbehalte und 

Vorurteile, wie z.B. dass sich ein Passivhaus nicht lüften lasse. Solche Vorbehalte würden zum Teil 

von Seiten der Architekten und Baufirmen noch bestätigt und verstärkt.  

Auch für die Stadt Lübeck wird erläutert, dass die Akzeptanz bei Investoren unterschiedlich ausfal-

le. Dies sei personenabhängig. Was für den einen Investor selbstverständlich sei (Gebäudestellung, 

Abstände, Solaranlage etc.), lehne ein anderer Investor grundsätzlich ab.  

Bei der Veräußerung von Baugrundstücken durch die Städte stoßen die energetischen Vorgaben – 

so die ganz überwiegende Einschätzung – bei den Käufern auf Akzeptanz und Unterstützung. So 

wird etwas aus Bielefeld berichtet, dass die Reaktionen der Erwerber nach eingehender Informati-
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on über die Effekte der energetischen Maßnahmen ganz überwiegend positiv seien. Insbesondere 

werde auch das Bielefelder Bonussystem von den Bauherren angenommen. Allerdings seien In-

formationsveranstaltungen in Form von Fachveranstaltungen für Planer und das Handwerk (hier 

auch über die Handwerkskammern) notwendig, um über neue Standards aufzuklären. 

Auch in Erlangen hat es zur dortigen Energie-Plus-Siedlung sehr frühzeitig eine Bürgerinformati-

onsveranstaltung gegeben. Solche Veranstaltungen seien für die Akzeptanz bei den Käufern wich-

tig. Bei der genannten Veranstaltung wurde allerdings auch Kritik in Bezug auf die Festlegung von 

möglichen Heizsystemen erkennbar. Trotz dieser Kritik sei an der entsprechenden Bindung im 

Rahmen der Grundstückskaufverträge festgehalten worden.  

Auch aus Freiburg wird berichtet, dass die Abstimmungsprozesse mit den Betroffenen eines neuen 

Baugebietes zum Teil „kritischer“ verlaufen und insoweit Überzeugungsarbeit notwendig sei. Die 

Kosten würden mitunter als belastend empfunden. Gescheitert sei ein städtebaulicher Vertrag aus 

diesen Gründen allerdings noch nicht. Vielmehr sei erkennbar, dass die Eigentümer anders als et-

wa bei den Kosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen die Kosten für energetische Maßnahmen 

leichter nachvollziehen und akzeptieren können. Auch die Stadt Hannover berichtet über den Zu-

sammenhang von guter und intensiver Beratung, Information und Akzeptanz bei Betroffenen und 

Käufern. Sie beziehen sich dabei auf das aktuelle Projekt zero:e-park. Dies sei ein absolutes Er-

folgsmodell. Bemerkenswert sei auch, dass durch gemeinsame Veranstaltungen für Bauherren un-

ter diesen bereits vor Baubeginn Gemeinschaften entstanden seien.  

Bei den im Rahmen der Untersuchung befragten Kommunalvertretern herrscht die Einschätzung 

vor, dass die Vermarktung der neu geschaffenen energieeffizienten Baugebiete im Kern nicht die 

Angelegenheit der Stadt, sondern die der Privatinvestoren sei. Lediglich die Städte Bielefeld und 

Hannover berichten über einzelne Vorzeigeprojekte, bei denen die Stadt die Vermarktung durch 

den Investor gezielt durch Informationen unterstütze. So erfolge beim Projekt zero:e-park in Han-

nover die Vermarktung durch Stadt und Bauträger gemeinsam, wobei die Beratung zu den Pas-

sivhäusern ganz eng mit der Vermarktung verknüpft werde.  

Der Gesprächspartner aus der Stadt Lübeck verwies ergänzend darauf, dass nach seiner Einschät-

zung die Energieeffizienz in Lübeck bei der Vermarktung von Wohnbaugrundstücken tendenziell 

keine oder nur eine geringe Rolle spiele. Die Vermarktung sei generell abhängig von den Bedin-

gungen am Wohnungsmarkt. So sei auf dem Lübecker Wohnungsmarkt festzustellen, dass bei Ein-

familienhäusern die Energieeffizienz für die privaten Bauherren bislang keinerlei Rolle spiele. 

2. Die Sicht der Vorhabenträger 

a) Einfluss auf die Vermarktbarkeit der Grundstücke 

Übereinstimmung bestand bei den befragten Vorhabenträgern aus dem Bundesgebiet insoweit, 

dass die besonderen energetischen Standards gezielt bei der Vermarktung von Grundstücken und 

Gebäuden eingesetzt werden. Die Einschätzungen zur Relevanz dieser Informationen bei der 

Vermarktung sind allerdings unterschiedlich. Überwiegend wird die Einschätzung vertreten, dass 

die Kunden/Käufer zwar positiv zur Kenntnis nehmen, dass das Vorhaben mit besonderen energe-

tischen Standards realisiert wird, kaufentscheidend sei dies allerdings nicht. Die Nachfrager seien 

daran nur am Rande interessiert. Wichtiger seien immer die Lage und die Ausstattung der Woh-

nungen. Der befragte Vorhabenträger aus der Stadt Osnabrück brachte die Einschätzung zum Aus-

druck, dass sich die Vermarktung von Bauplätzen mit der Verpflichtung, ein Passivhaus zu errich-

ten, grundsätzlich negativ auf die Vermarktbarkeit auswirke. Die Vermarktung eines Objektes mit 

einer solchen Verpflichtung gelinge nur dann, wenn sich das Grundstück in einer sehr attraktiven 

Lage befände und der Kaufpreis moderat sei.  
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Hiervon weicht die Einschätzung des befragten Vorhabenträgers aus Hannover ab. Er vertritt die 

Auffassung, dass energetische Standards die Vermarktbarkeit von Immobilien beflügeln würde.  

Die Potsdamer Investoren und Bauträger bestätigen im Rahmen des Workshops eher die Einschät-

zung, dass energetische Standards bei Bauvorhaben zwar in gewisser Weise erwartet werden, die 

Vermarktbarkeit aber in erster Linie von der Lage und vor allem von einer bezahlbaren Miete ab-

hängt. Bezahlbare Mieten würden sowohl bei energetischen Modernisierungsmaßnahmen als auch 

bei Neubauvorhaben im Vordergrund stehen. 

Befragt danach, in welchen Marktsegmenten sich die Umsetzung energetischer Standards beson-

ders eignen würde, kamen die Vorhabenträger aus dem Bundesgebiet zu einer einheitlichen Ein-

schätzung dahingehend, dass alle Marktsegmente mit Ausnahme des geförderten Mietwohnungs-

marktes grundsätzlich geeignet sind. Ein Vorhabenträger verwies darauf, dass im Mehrfamilien-

hausbau zu differenzieren sei. Während bei Stadtvillen und Eigentumswohnungen erhöhte energe-

tische Standards akzeptiert würden und vermarktbar seien, sei dies im Mietwohnungsbau nicht der 

Fall. Ein anderer Vorhabenträger verwies darauf, dass eine weitere Differenzierung erforderlich sei. 

Die Durchsetzung des KfW Energiestandards 70 oder des Passivhausstandards sei etwa im Einfami-

lienhaus- bzw. im Zweifamilienhausbereich umsetzbar. Das gleiche gälte etwa für Photovoltaikan-

lagen auf dem Dach. Nach Einschätzung dieses Vorhabenträgers gehe es im Ergebnis aber immer 

vor allem um die zusätzlichen Herstellungskosten. Die Zahlungsbereitschaft dafür sei in keinem 

der Marksegmente nennenswert vorhanden. 

Bei den Potsdamer Investoren und Bauträger herrschte im Workshop Konsens darüber, dass der fi-

nanzielle Mehraufwand, der für eine Energieoptimierung in Kauf genommen werden muss, im Ei-

gentumsbau eben noch vertretbar erscheint, im Mietwohnungsbau hingegen nicht. Hier bleibe die 

Bezahlbarkeit des Wohnraums die Bemessungsgrundlage für die Vermarktbarkeit. 

Die Frage, welche der von den Kommunen im Rahmen der Bauleitplanung oder städtebaulichen 

Verträgen verlangten Anforderungen eher problematisch und welche eher unproblematisch sind, 

wurde von den Vorhabenträgern im Interview sehr uneinheitlich beantwortet. Während zwei Vor-

habenträger fast alle Anforderungen als für sie in der Umsetzung unproblematisch oder eher un-

problematisch einschätzten, zeigte sich einer der befragten Vorhabenträger generell bezogen auf 

alle Maßnahmen in Bezug auf die Umsetzbarkeit skeptisch.  

Die Vorhabenträger verwiesen insoweit vor allem darauf, dass man den Grenzertrag der jeweili-

gen Maßnahme in den Blick nehmen solle. So sei etwa eine Wärmerückgewinnungsanlage eine 

vergleichsweise teure Hightech-Anlage, welche den Energiebedarf lediglich um 1,5 Prozent redu-

ziere. Ein Vorhabenträger verwies darauf, dass die energetischen Anforderungen immer dann un-

problematisch seien, wenn sie vernünftig und den Gepflogenheiten angepasst seien. Beispielswei-

se könne ein Wärmenetz nur genutzt werden, wenn dieses vorhanden sei.  

Die Praxis der Stadt Hannover, zur Gewährleistung einer optimalen Nutzung von solarer Strah-

lungsenergie die Höhenentwicklung der Gebäude durch die Festsetzung von „Hüllkurven“ sicher-

zustellen, stößt nach der Einschätzung des befragten Vorhabenträgers aus Hannover auf breite Zu-

stimmung, da sie Spielraum für unterschiedliche Umsetzungsvarianten lasse.  

Die Potsdamer Investoren und Bauträger äußerten sich zu den Planungsinstrumenten dahinge-

hend, dass Bebauungspläne mit Hilfe von entsprechenden Festsetzungen Klimaschutz ermögli-

chen, aber nicht zwingend vorschreiben sollten. Der städtebauliche Vertrag eignet sich ihrer Mei-

nung nach für die Vereinbarung zur Erstellung eines energetischen Konzeptes. Weitergehende An-

forderungen zum Klimaschutz im städtebaulichen Vertrag wurden kritisch gesehen. Grundsätzlich 

solle durch die Stadt nur ein Zielrahmen vorgegeben werden, der ein einheitliches Grundver-

ständnis schafft und die allgemeinen Anforderungen in Bezug auf Klimaschutz und Energieeffizi-
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enz für alle Planungsbeteiligten verbindlich vereinbart. Beispiele für vergleichbare Rahmenverein-

barungen fänden sich in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. 

b) Information, Beratung und Förderung 

Auch zu der Frage, ob die Kommunen ausreichend Unterstützung durch Planungshilfen, Checklis-

ten und Beratung in Bezug auf die Fördermöglichkeiten, den Entwurf und die Umsetzung geben, 

kamen die befragten Vorhabenträger zu unterschiedlichen Einschätzungen. Während zwei Vorha-

benträger die Unterstützung als ausreichend bzw. als sehr gut und wichtig beurteilten, kamen die 

anderen Vorhabenträger zu der gegenteiligen Auffassung. Von einem Vorhabenträger wurde kriti-

siert, dass die Beratungen technologisch einseitig und ideologisch behaftet seien. Ganz überwie-

gend kamen die Vorhabenträger zu der Einschätzung, dass die fachliche Beratung zu den energeti-

schen Anforderungen seitens der Kommunalverwaltung sehr wichtig sei. Die Qualität hänge aller-

dings vom Engagement der Mitarbeiter ab. Lediglich ein Vorhabenträger vertrat die Auffassung, 

dass die Beratung durch die Verwaltung eher unwichtig sei. Die Einschätzung zur Bedeutung von 

Planungshilfen und Checklisten ist demgegenüber sehr heterogen. Planungshilfen wurden z.B. von 

zwei Vorhabenträgern als eher unwichtig angesehen. Checklisten wurden nur von einem Vorha-

benträger als wichtig, von zweien als eher wichtig und von den übrigen als eher unwichtig ange-

sehen.  

Von den Potsdamer Investoren und Bauträgern wurden Planungsleitfäden und Checklisten als 

grundsätzlich hilfreich bewertet. 

Von allen im Interview befragten Vorhabenträgern wurden die von unterschiedlichen Institutionen 

(Bund, Länder, KfW, Kommunen) aufgelegten Förderprogramme als wichtig oder eher wichtig an-

gesehen. Weiterbildungsangebote wurden dem gegenüber überwiegend als eher unwichtig ange-

sehen. Das erforderliche Fachwissen könne in ausreichender Weise selbst angeeignet werden. 

In diesem Punkt kamen die Potsdamer Investoren und Bauträger zu einer abweichenden Einschät-

zung. Sie vertraten die Ansicht, dass es weniger eines Förderprogramms bedarf, als vielmehr einer 

ausreichenden, fachlich qualifizierten Personalausstattung in der Verwaltung. Nur so ließe sich ei-

ne kompetente Verfahrensbegleitung sowie Information, Beratung und Controlling hinsichtlich 

energetischer Maßnahmen gewährleisten. Damit würde die Stadt als „Dienstleister“ auftreten und 

qualifiziert beraten können. Nach Auffassung der Workshopteilnehmer sollte es das Ziel der Stadt 

sein, eine stärkere Serviceorientierung zu entwickeln. Der Aufbau von Planungshürden durch zu-

sätzliche Vorgaben und Anforderungen für Investoren und Bauträger solle hingegen vermieden 

werden. 

Ein im Interview befragter Vorhabenträger wünschte sich als zusätzliche Unterstützungsmaßnah-

men Informationen zu vorhandenen Energieressourcen. Ein anderer Vorhabenträger vertrat die 

Auffassung, dass grundsätzlich auf ordnungspolitische Maßnahmen verzichtet werden solle, weil 

diese das Wohnen nur verteuern würden. Man solle besser auf die Marktmechanismen vertrauen. 

Der in Hannover befragte Vorhabenträger verwies auf die erfolgreiche Informations- und Bera-

tungstätigkeit der Klimaschutzleitstelle. Diese habe Seminare zum Thema Energieeffizienz durch-

geführt, an welchen die Bauherren teilnehmen mussten. Die Bauherren hätten das Beratungsange-

bot angenommen und sich sehr positiv dazu geäußert, da es als nützlich empfunden worden sei. 

Aus den regelmäßigen Treffen und Angeboten der Klimaschutzleitstelle sei eine Art „Community“ 

entstanden.  

Die Potsdamer Investoren und Bauträger gaben in dem Workshop zusätzlich die Empfehlung, dass 

nicht nur Bauherren, sondern auch weitere Akteursgruppen wie die Architektenschaft oder das 

Bauhandwerk sensibilisiert und qualifiziert werden müssten, damit auf Augenhöhe miteinander 

kommuniziert werden kann. 
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Darüber hinaus wurde im Rahmen des Workshops eingefordert, dass die Potsdamer Verwaltung 

eine einheitliche, untereinander abgestimmte Haltung zum Stellenwert von Klimaschutz bei Bau-

vorhaben entwickeln und diese nach außen vertreten soll. Es sei ein wesentliches Hemmnis, dass 

sektorale Einzelforderungen erst im Laufe des Verfahrens durch Fachbehörden erhoben werden. 

Die Abläufe in der Projektentwicklung seien wegen der häufig inkonsistenten Standpunkte in der 

Verwaltung nur schwer kalkulierbar. Eine frühzeitige Festlegung auf ein Energiekonzept würde da-

her beispielsweise häufig scheitern. Die Erarbeitung eines frühzeitigen Energiekonzepts mache nur 

Sinn, wenn die Ergebnisse nicht durch die Positionen der später im Verfahren eingebunden Fach-

stellen der Verwaltung unmöglich gemacht würden. Auch planerische Risiken wie beispielsweise 

Altlasten sollten von der Verwaltung zu Beginn des Verfahrens geklärt und nicht erst im fortge-

schrittenen Stadium transparent benannt werden. 

In diesem Zusammenhang wurde eine Weiterentwicklung der Verwaltungskultur empfohlen. Neue 

Kommunikationsformen wie beispielsweise Runde Tische mit Planern, Verwaltung und weiteren 

relevanten Akteuren können dabei ein Baustein sein, da sie sich in anderen Städten bereits als ge-

eignet erwiesen haben. Entscheidend sind dabei Fachkompetenz und auch die Akzeptanz anderer 

Positionen, um zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Wenn eine entsprechende Einbindung 

aller relevanten Akteure erfolge, würde die zeitige Berücksichtigung energetischer Aspekte sowie 

von Überlegungen zu Energiekonzepten und Verkehrskonzepten zu Beginn der Entwurfsphase 

besser gelingen. 

c) Wirtschaftlichkeit und Aufwand 

Befragt zur Wirtschaftlichkeit der im Rahmen der städtebaulichen Verträge verlangten energeti-

schen Maßnahmen kamen die Vorhabenträger übereinstimmend zu der Einschätzung, dass diese 

die Baukosten um etwa 10 bis 15 Prozent erhöhen würden. Der Bauträger aus Augsburg verwies 

darauf, dass die Belastungsgrenze bei 120 Euro pro qm zusätzliche Baukosten bzw. bei 1,80 Euro 

pro qm zusätzlicher Miete liege.  

Auch die Potsdamer Investoren und Bauträger vertraten im Workshop die Auffassung, dass der 

Aufwand für Energieeffizienz die Bau- und Planungskosten um 10 bis 15 Prozent in die Höhe trei-

be.  

Der Vorhabenträger aus Hannover kam im Interview zu der Einschätzung, dass diese zusätzlichen 

Kosten grundsätzlich akzeptiert würden. Allerdings sei dies von der Lage der Baugrundstücke ab-

hängig. Bei schlechter Lage ließen sich energieeffiziente Gebäude nicht vermarkten. So würden 

die Mehrkosten zwar in Hannover in Kauf genommen, im ländlichen Raum Niedersachsens wür-

den solche Standards demgegenüber nicht akzeptiert. 

Die Potsdamer Workshop-Teilnehmer vertraten hingegen grundsätzlich die Meinung, dass allein 

die Bezahlbarkeit der Mieten über die Marktfähigkeit insbesondere von Mietwohnungsbau ent-

scheide. Wichtig sei, dass Kosten und Nutzen bei energetischen Überlegungen im Verhältnis be-

trachtet werden. Bestimmte energetische Standards sollten in jedem Vorhaben Berücksichtigung 

finden, Maßnahmen für eine zusätzliche energetische Optimierung seien jedoch stets mit Blick auf 

den finanziellen Mehraufwand zu prüfen. Es gelte, wirtschaftlich tragfähige Konzepte zu entwi-

ckeln. Um jedoch eine marktwirtschaftliche Einschätzung der Einsparpotenziale gegenüber dem 

Aufwand geben zu können, sei mehr Transparenz erforderlich. Hierzu gehöre eine Übersicht über 

die Zusammensetzung der Betriebskosten sowie eine Abschätzung, inwiefern sich energetische 

Maßnahmen auf die Reduzierung einzelner Kostenpunkte auswirken. Nach Einschätzung der 

Workshop-Teilnehmer können mit einem erhöhten energetischen Standard 10 Prozent der Be-

triebskosten eingespart werden. Dies erscheint wenig im Vergleich zu den erhöhten Bau- und Pla-

nungskosten. 
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Als besonders kostenintensiv wurde von den bundesweit befragten Investoren die Wärmeversor-

gung über die Errichtung einer Geothermie-Anlage oder auch über ein BHKW eingeschätzt. Einer 

der Vorhabenträger verwies darauf, dass es insoweit allerdings immer auf eine Kosten-Nutzen-

Betrachtung ankomme. Die Ausrüstung mit Photovoltaik-Anlagen habe sich immer gerechnet, da 

die Vergütung aus dem Energieeinspeisungsgesetz eingerechnet werden konnte. Alle befragten 

Vorhabenträger vertraten die Auffassung, dass mit den erhöhten energetischen Standards auch ein 

Bedarf entstehe, die Erwerber der Baugrundstücke entsprechend zu beraten. Die Beratung müsse 

sich auf das Thema Wärmeschutz, die kontrollierte Be- und Entlüftung, die verschiedenen 

Dämmsysteme sowie die verschiedenen Heizsysteme beziehen. Lediglich einer der befragten Vor-

habenträger vertrat die Auffassung, dass Beratungsbedarf nur bei besonders komplexen bzw. un-

gewöhnlichen Systemen wie z.B. der Energiegewinnung aus Abwasser erforderlich wäre.  

Die Potsdamer Investoren und Bauträger verwiesen auf die Tatsache, dass das Betreiben von So-

larenergieanlagen auf Dächern gewerbesteuerpflichtig sei und dies zu strukturellen Problemen in 

den Unternehmen führen würde. Vorgaben zur Gewinnung oder zum Einsatz von Solarenergie 

werden daher als schwierig erachtet. Hilfreich erscheinen beispielweise Contracting-Modelle mit 

örtlichen Energieversorgern. Dies gelte es aber im Einzelfall zu prüfen. 

Auch wurde darauf hingewiesen, dass Nahwärme- und Nahkältenetze noch nicht langfristig beo-

bachtet werden konnten, die Bewährungsprobe daher noch ausstehe. Andere innovative Techni-

ken müssten sich ebenfalls noch bewähren. Die Erprobung innovativer Konzepte sei jedoch nur 

für große Unternehmen möglich, da für kleine Unternehmen das finanzielle Risiko zu groß sei.  

Auch muss nach Auffassung der Potsdamer Workshop-Teilnehmer bedacht werden, dass bei jeder 

technischen Neuerung, die zum Einsatz kommt, Spezialkompetenz für Betrieb und Wartung in den 

(Wohnungs-) Unternehmen benötigt werde. 

Bestätigt wurde von den Potsdamer Investoren und Bauträgern, dass eine begleitende Nutzungsbe-

ratung zum „richtigen Umgang“ mit dem energieoptimierten Gebäude für die Bewohner erfolgen 

solle, um die angestrebten Energiebilanzen später tatsächlich auch zu erreichen. 

Befragt zu den Auswirkungen auf die Verfahrensdauer kamen die Vorhabenträger zu unterschied-

lichen Auffassungen. Während zwei der befragten Vorhabenträger der Meinung waren, dass sich 

die Verfahrensdauer durch erhöhte energetische Standards verlängern würde, kamen die anderen 

Vorhabenträger zur gegenteiligen Auffassung. Der Vorhabenträger aus Osnabrück machte aller-

dings einschränkend darauf aufmerksam, dass die Verfahrensdauer im Hinblick auf die Vermark-

tung der Grundstücke von der Lage abhänge. Sobald es sich um weniger gute Lagen handele, 

könne ein erhöhter energetischer Standard den Verkauf der Grundstücke komplett stoppen, wäh-

rend in attraktiven Lagen der Verkauf durch solche Standards kaum behindert bzw. verzögert wür-

de.  

d) Relevanz von Klimaschutz für die Unternehmenspolitik 

Die Befragung ergab auch, dass das Thema Energieeffizienz bei den befragten Vorhabenträgern für 

die Unternehmenspolitik von einer zunehmenden Bedeutung ist. Einer der Vorhabenträger gab an, 

dass in dem Unternehmen ein Team speziell für energetische Themen gegründet worden sei. Ein 

anderer Vorhabenträger verwies darauf, dass sich das Unternehmen bereits seit Jahren dem Thema 

widme. Das Unternehmen sei Mitglied im Förderverein des Klimaschutzes. Man sei froh, dass man 

insoweit sehr frühzeitig angefangen habe und einen Vorsprung gegenüber Konkurrenten habe. Ein 

Vorhabenträger führte aus, dass die Stadt als Gesellschafterin des Unternehmens auch inhaltlich 

auf die Unternehmenspolitik Einfluss nehme. Deshalb wirke sich der Grundsatzbeschluss, dass 

Passivhäuser zu bauen seien, entsprechend aus.  

Die befragten Vorhabenträger kamen zum Teil zu der Auffassung, dass die Stadt das besondere 

Engagement des Vorhabenträgers zu den Themen Energieeffizienz und Klimaschutz bei Bauvorha-
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ben nicht in angemessener Weise honoriere. Dabei wurde insbesondere auf die fehlende finanzi-

elle Unterstützung verwiesen.  

Die Vorhabenträger kamen überwiegend zu der Einschätzung, dass Grundsatzentscheidungen zur 

Energieeffizienz und zum Klimaschutz, wie z.B. klimaneutrale Kommune oder Solarkommune, für 

ihre eigene Investitionstätigkeit als Bauträger von sehr hoher Bedeutung seien. Die Städte nehmen 

offenbar über solche Grundsatzentscheidungen Einfluss auf die Unternehmenspolitik der Bauträ-

ger. Dies gilt umso mehr, wenn die Städte an den Unternehmen beteiligt sind.  

Die Potsdamer Investoren und Bauträger äußerten sich dahingehend, dass energetische Maßnah-

men grundsätzlich relevant seien, um die Gebäudebestände langfristig erhalten zu können und 

marktfähig zu bleiben. 

e) Weitere Aspekte aus Sicht der Potsdamer Investoren und Bauträger 

Bei den Diskussionen im Rahmen des Workshops wurde deutlich, dass Klimaschutz  als ein Be-

lang unter vielen gesehen wird, welche es untereinander abzuwägen gilt. Die städtebauliche Qua-

lität müsse dabei gewahrt werden. 

Da sich nicht jeder Standort gleichermaßen für die Gewinnung oder den Einsatz erneuerbarer 

Energien eigne, sei die Loslösung von gebäudebezogenen Konzepten hin zu quartiersbezogenen, 

übergreifenden Ansätzen unter Umständen sinnvoller (z.B. für Klimabilanzen). Nach Auffassung 

der Workshop-Teilnehmer sollte der Blick auch über das Plangebiet hinaus auf den räumlichen 

Kontext gerichtet werden, da nicht singuläre Gebäude-Optimierungen, sondern die Gesamteffekte 

für die Stadt relevant seien. 

Anstelle von grundsätzlichen Vorgaben zu Energieeffizienz und Klimaschutz regten die Workshop-

teilnehmer die Durchführung von Pilotprojekten an, in denen die Praxistauglichkeit von Maßnah-

men zunächst überprüft werden kann. Des Weiteren sprachen sie sich dafür aus, Regelungen und 

Forderungen zum Klimaschutz individuell je Standort und nicht pauschal für das gesamte Stadtge-

biet festzulegen.  
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VII Sonstige Rahmenbedingungen 

1. Politisches Klima  

Für die Umsetzung energetischer und klimaschutzbezogener Ziele im Rahmen der Entwicklung 

neuer Baugebiete ist das allgemeine politische Klima in den Städten von erheblicher Bedeutung. 

Die Rückendeckung durch die in den Städten politisch Verantwortlichen ist Voraussetzung dafür, 

dass entsprechende Ziele und Maßnahmen auch gegenüber Vorhabenträgern durchgesetzt werden 

können. In den Gesprächen mit Stadtvertretern wurde insoweit u.a. auch auf die Bedeutung von 

Grundsatzbeschlüssen z.B. zu Energiestandards hingewiesen. Solche Grundsatzbeschlüsse vermit-

teln ein politisches Mandat, auf das sich die Verwaltung in den Verhandlungen mit den Vorhaben-

trägern berufen kann. Deutlich wird dies etwa an der Praxis der Stadt Freiburg. Dort gelingt es auf 

der Basis der verschiedenen einschlägigen Beschlüsse der Stadt, die darin festgelegten Eckpunkte 

standardmäßig in städtebaulichen Verträgen und in Grundstückskaufverträgen aufzunehmen. Ähn-

lich ist die Praxis der Stadt Hannover.  

Demgegenüber wurde von dem befragten Vertreter der Stadt Augsburg bedauert, dass ein Grund-

satzbeschluss z.B. zu Energiestandards fehle. Jedes Planungsvorhaben müsse daher einzeln disku-

tiert und verhandelt werden. Dies gelte auch und insbesondere für öffentliche Gebäude. Auch in 

Erlangen werden die Beschlüsse des Stadtrates zu Energieeinsparungen, Energieeffizienz und zur 

Nutzung regenerativer Energien dem Verwaltungshandeln zugrunde gelegt. Ihnen kommt aller-

dings anders als in Freiburg lediglich der Charakter von Orientierungshilfen zu. Eine stringente 

Umsetzung wird nicht verlangt. 

Die politischen Beschlüsse hätten dazu geführt, dass das Thema auch in den Medien aufgegriffen 

wurde. Dies wiederum hätte positive Auswirkungen auf die Akzeptanz in der Bevölkerung gehabt. 

In Esslingen und auch in Greifswald ist der Klimaschutz den Ergebnissen der Untersuchung zufol-

ge Chefsache. In Greifswald trifft sich das dortige Klimabündnis einmal monatlich beim Oberbür-

germeister, um aktuelle Projekte zu besprechen. Hier wird allerdings nach Einschätzung des Inter-

viewpartners die Einbindung energetischer Aspekte bei der Entwicklung neuer Baugebiete „eher 

stiefmütterlich“ behandelt. So wurde die ursprüngliche Idee, einen Planungsleitfaden für die Bau-

leitplanung zu verfassen, nicht weiter verfolgt.  

Für Hannover und Osnabrück wurde darauf verwiesen, dass der Status „Masterplan-Kommune“ 

sowohl im kommunalpolitischen Raum als auch in der Öffentlichkeit die Relevanz des Themas 

Klimaschutz unterstrichen habe.  

2. Öffentlichkeitsbeteiligung  

Die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Entwicklung neuer Baugebiete ist für deren Akzeptanz 

insgesamt und insbesondere bei den Betroffenen von großer Bedeutung. Im Untersuchungszu-

sammenhang interessiert besonders die Frage, wie die Bevölkerung im Rahmen der Öffentlich-

keitsbeteiligung auf die Anforderungen zur Energieeffizienz in den geplanten Baugebieten reagiert. 

Die Ergebnisse in den zehn  Städten zeigen, dass zwischen den Betroffenen und der allgemeinen 

Öffentlichkeit unterschieden werden muss. Während die Reaktionen der allgemeinen Öffentlich-

keit auf das Engagement in Sachen Klimaschutz und Energieeffizienz entsprechend der politischen  

Grundstimmung in der Regel positiv sind, ist das Bild bei den Betroffenen differenziert.  

Die Städte betonen überwiegend die Bedeutung von Information und Beratung in den Abstim-

mungsprozessen mit den betroffenen Grundstückseigentümern bzw. Grundstückserwerbern. So 

wird etwa aus Freiburg berichtet, dass seitens der Grundstückseigentümer anfangs zum Teil auch 
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ablehnend auf energie- und klimaschutzbezogene Anforderungen reagiert werde. Hier sei Über-

zeugungsarbeit notwendig. Die Kosten würden mitunter als belastend empfunden. Gescheitert sei 

deshalb aber noch kein städtebaulicher Vertrag. Im Vergleich mit anderen Kosten, wie denen von 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, welche auf die Eigentümer umgelegt werden, seien die Kosten 

für energetische Maßnahmen für die Betroffenen eher nachvollziehbar und akzeptabel. Insgesamt 

habe sich das Bewusstsein in der Bevölkerung in den letzten Jahren deutlich zu Gunsten des Kli-

maschutzes erhöht. Auch die Stadt Hannover verweist darauf, dass Beratungs- und Informations-

angebote für die Akzeptanz entsprechender Anforderungen entscheidend seien. Dies sei z.B. beim 

Projekt zero:e-park sehr gut gelungen und habe zum Erfolg beigetragen. Auch die Stadt Bielefeld 

verweist darauf, dass die Resonanz der Betroffenen nach umfangreichen Informationen überwie-

gend positiv sei. Auch dies konnte an konkreten Beispielen verdeutlicht werden.  

Für die Stadt Augsburg wird darauf verwiesen, dass Abwehrhaltungen und Konflikte eher die Aus-

nahme seien. Die Abstimmungen mit den Eigentümern erfolgen in der Regel reibungslos. Bei der 

Bewertung dieser Einschätzung ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Augsburg bislang in der Regel 

davon absieht, verbindliche Vorgaben zu energetischen Standards einzufordern, sondern vielmehr 

auf Freiwilligkeit setzt.  

Nach den in Erlangen gemachten Erfahrungen ist für die Akzeptanz energetischer Anforderungen 

besonders von Bedeutung, dass den Betroffenen vermittelt werden kann, in welchem Maße mit 

diesen Maßnahmen Energieeinsparungen und eine Reduzierung der Energiekosten verbunden ist. 

Aus Erlangen wird über ein Planungsvorhaben berichtet, bei dem im Rahmen einer frühzeitigen 

Bürgerinformationsveranstaltung starke Kritik daran geäußert wurde, die zu verwendenden 

Heizsysteme fest und bindend vorzuschreiben. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Bereitschaft 

zur Akzeptanz energetischer Anforderungen tendenziell abnimmt, je weiter dies in die individuelle 

Ausgestaltung der jeweiligen Haushalte eingreift.  
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VIII Umsetzungskontrolle 

In der Untersuchung war auch in den Blick zu nehmen, mit welchen Instrumenten die Städte die 

erfolgreiche Umsetzung der energetischen Anforderungen sicherstellen und auf welche Weise sie 

sich vergewissern, dass die geforderten Maßnahmen tatsächlich erfolgreich durchgeführt wurden.  

In Hinblick auf die sich aus der EnEV ergebenen Anforderungen wird auf die gesetzlichen Nach-

weispflichten verwiesen. Zum Teil wurde insoweit auf nicht ausreichende Personalressourcen für 

eine fachgerechte Überprüfung entsprechender Wärmeschutznachweise hingewiesen. Zum Teil 

wurde auch die hohe Fehleranfälligkeit der Nachweise bemängelt. So wurde etwa in Bielefeld für 

ein Baugebiet als besondere Qualitätssicherung ein externes Büro beauftragt, die Umsetzung der 

vorgegebenen EnEV-Standards zu kontrollieren. Das Ergebnis dieser Überprüfung sei erschreckend 

gewesen. Etwa 50 Prozent der Berechnungen seien falsch gewesen. Eine regelmäßige Anhebung 

der EnEV-Standards sei deshalb wirkungslos, so lange die Berechnungen falsch seien. In einem 

zweiten Bauabschnitt des vorgenannten Planungsvorhabens sei die externe Kontrolle dann nur 

noch stichprobenhaft durchgeführt worden. Die dadurch eingesparten Kosten konnten umge-

schichtet und für eine neue Form der Beratung zum Zeitpunkt der Übergabe der fertiggestellten 

Häuser genutzt werden. Diese Beratung zielt auf Informationen zum Umgang mit den energieeffi-

zienten Technologien im Haus.  

Im Interview mit dem Vertreter der Stadt Bielefeld wurden zudem Zweifel geäußert, dass die 

Kommunen mit eigenen Ressourcen eine stichprobenhafte Kontrolle der EnEV-Standards sicher-

stellen könnten, da ihnen in der Regel die erforderlichen Fachkenntnisse fehlten. Es sei zu vermu-

ten, dass ein zweiter Gutachter zur Überprüfung der ersten Berechnung beauftragt werden müsste. 

Bislang werden in Bielefeld stichprobenhafte Kontrollen lediglich in solchen Gebieten vorgenom-

men, die die Stadt entwickelt. Diese Kontrollen werden nach Einschätzung des Interviewpartners 

von den Hauseigentümern und von solchen Baufirmen begrüßt, die auf qualitätsvolles und ener-

gieeffizientes Bauen Wert legen. Es bestehe die Erwartung, dass auf diese Weise schwarze Schafe 

ermittelt werden könnten.  

Ein generelles Verfahren zur Kontrolle vertraglich vereinbarter Energiestandards, die über die 

EnEV-Standards hinausgehen, sowie zur Umsetzung weiterer energetischer Maßnahmen, ist in den 

meisten der in die Untersuchung einbezogenen Städte nicht erkennbar. Neben der bereits ange-

sprochenen Stadt Bielefeld wurde lediglich für Freiburg ausgeführt, dass eine solche Kontrolle der-

zeit im Aufbau ist und teilweise schon erfolgt. Voraussichtlich werde die Stadt einen Energiefach-

berater einstellen, der die Umsetzung der vereinbarten Regelungen kontrollieren wird. Dabei sol-

len zunächst Investorenvorhaben, nicht jedoch private Einzelobjekte, überprüft werden, da bei 

größeren Vorhaben die Einhaltung der energetischen Standards entsprechend wichtiger sei. Man 

erwarte sich davon, dass bei der Umsetzung entsprechender Anforderungen künftig von vornhe-

rein sorgfältiger gearbeitet werde. 

Die Stadt Heidelberg hat für den Passivhaus-Stadtteil ‚Bahnstadt‘ ein fünfstufiges Qualitätsmana-

gementsystem entwickelt, das sich an den Kriterien des Passivhausinstituts orientiert, ohne jedoch 

eine Zertifizierung als „Qualitätsgeprüftes Passivhaus“ zu verlangen. Zu den fünf Schritten, die die 

Qualitätssicherung gewährleisten sollen, zählen Beratungs- und Abstimmungsgespräche mit den 

Investoren, die Koppelung der Baugenehmigung sowie im Folgenden auch der Baufreigabe an de-

finierte Passivhausnachweise und -berechnungen, eine Baubegleitung und Baustellendokumenta-

tion sowie zuletzt eine aktualisierte Passivhaus-Prüfung nach Fertigstellung des Gebäudes. Sofern 

der Passivhausstandard vereinbarungsgemäß umgesetzt wurde, kann bei Wohnungsbauvorhaben 

der städtische Zuschuss gemäß Förderprogramm „Rationelle Energieverwendung“ (s.o.) ausgezahlt 

werden. Bei Gewerbegebäuden wird eine vereinbarte Vertragsstrafe fällig, wenn der Passivhaus-

standard nicht umgesetzt wurde. Eine ausführliche Beschreibung des Qualitätsmanagementsystems 

findet sich im Anhang. 
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Soweit energetische Standards oder andere energetische Maßnahmen in Verträgen vereinbart wer-

den, werden diese Verpflichtungen in der Regel über Vertragsstrafenklauseln abgesichert. Entspre-

chende Muster sind in der Anlage zu finden. 
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Anhang 

 

Übersicht der beteiligten Personen in den Fallstudienstädten 

 

Weiterführende Materialien aus den Städten 

 

Augsburg 

 Stadt Augsburg: Klimaschutz und Stadtplanung Augsburg. Leitfaden zur Berücksichtigung von 
Klimaschutzbelangen in der städtebaulichen Planung und deren Umsetzung, 2007 
(www.augsburg.de). 

 

Bielefeld 

 Auszug aus: Stadt Bielefeld: Das Bonuspunktesystem, Bielefeld 2004/2013  
(u.a. http://www.kommen.nrw.de/_database/_data/datainfopool/BHof-
Bonuspunktesystem_2BA.pdf) 

 

Heidelberg 

 Stadt Heidelberg: Muster eines Durchführungsvertrags. 
 Bermich, Ralf und Robert Persch (Stadt Heidelberg): Vortrag IPHT. Stadtentwicklung im Pas-

sivhausstandard – Heidelbergs neuer Stadtteil Bahnstadt wächst dynamisch, Teilaspekt: Qua-
litätsmanagementsystem für den Passivhausstadtteil Heidelberg-Bahnstadt, Frankfurt 
20.4.2013. 



 

Übersicht der beteiligten Personen in den Fallstudienstädten 

 

Städte 

 

Augsburg  Ulrike Bosch, Stadtplanungsamt 

   Matthias Schäferling, Stadtplanungsamt  
 
Bielefeld  Rainer Friedrich, Bauamt 

 

Erlangen  Gerd Franz, Stadtplanungsamt 

   Carsten Heuer, Stadtplanungsamt 

 

Esslingen   Renate Daurer, Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt 

 

Freiburg  Christopherus Lang, Stadtplanungsamt  

 

Greifswald  Stephanie Elfeld, Stadtbauamt 

   Oliver Reif-Dietzel, Klimaschutzbeauftragter 

 

Hannover  Elisabeth Kirscht, Klimaschutzleitstelle 

 

Heidelberg  Thomas Rebel, Stadtplanungsamt 

   Ralf Bermich, Umweltamt 

 

Lübeck   Ingrid Ley, Fachbereich Planen und Bauen 

   Wolfgang Weber, Fachbereich Planen und Bauen 

 

Osnabrück  Holger Clodius, Fachbereich Stadtplanung 

   Andreas Winterkemper, Fachbereich Umwelt und Klimaschutz  

 

 

Investoren 

 

Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) Heidelberg  Peter Bresinski 

 

Niedersächsische Landgesellschaft( NLG), Hannover  Andreas Kutscher  

 

Niedersächsische Landgesellschaft( NLG), Osnabrück  Christian Meyer 

 

Siedlungswerk Stuttgart       Christoph Welz 

 

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Augsburg (WBG)   Edgar Mathe 
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Vorwort

Die spürbaren Folgen des Klimawandels verleihen

der Mitgliedschaft der Umweltstadt Augsburg im 

Klimabündnis der europäischen Städte ein neues

Gewicht. Die Aktivitäten zum Klimaschutz werden 

seit 2004 mit Hilfe des „CO2-Minderungskonzept für 

die Stadt Augsburg“ systematisch geplant und um-

gesetzt.

Im Gebäudebereich nimmt der Energieverbrauch

zur Raumheizung eine bedeutende Rolle ein. Zwar

übersteigt der Anteil der Altbauen auch in Augsburg

bei weitem den Zubau an Neubauten, bei der Neu-

bauplanung werden aber entscheidende Weichen

für die Zukunft gestellt. Die Stadtplanung hat hier

maßgeblichen Einfluss auf den Klimaschutz in der

Stadt Augsburg.

Bei der Ausweisung von Neubauflächen oder im

Zuge der Bestandserweiterung kann durch die

Rahmenbedingungen der städtebaulichen Planung,

ihrer bauleitplanerischen und vertraglichen Siche-

rung sowie ihrer Umsetzung eine nachhaltige Kli-

maschutzpolitik gefördert werden. Für jeden Neu-

bau sollten die optimalen Voraussetzungen für

einen hervorragenden energetischen Standard ge-

schaffen werden, der zukünftige teure energetische

Sanierungen überflüssig macht. Der vorliegende

Leitfaden hilft dabei, energetische Aspekte frühzei-

tig in allen Planungs- und Ausführungsphasen an-

gemessen und im Rahmen der Abwägung öffentli-

cher und privater Belange zu berücksichtigen.

Der Leitfaden „Klimaschutz und Stadtplanung

Augsburg“ wurde zwischen Umweltamt und Stadt-

planungsamt abgestimmt. Der Stadtrat unterstützt

ihn. Der Leitfaden dient innerhalb als auch außer-

halb der Verwaltung dazu, die Belange der ener-

gieeffizienten Stadtplanung zu verdeutlichen, Zu-

sammenhänge hervorzuheben und somit in die

Entwicklung und Beurteilung einfließen zu lassen.

„Augsburg auch in Zukunft
nachhaltig zu gestalten, ist
Ziel unserer Bestrebungen.
Der Leitfaden „Klimaschutz
und Stadtplanung“ ist eine
hervorragende Hilfestellung
auf diesem Weg.“ 

Dr. Paul Wengert
Oberbürgermeister der Stadt Augsburg

„Mit dem Leitfaden „Klima-
schutz und Stadtplanung“
haben wir ein Instrument,
alle Planungsphasen sys-
tematisch abzuklopfen. Ziel 
ist es, beste Voraussetzun-
gen für zukünftige Bauten 
zu schaffen.“

Thomas Schaller
Umweltreferent

„Die Stadtplanung nimmt
eine zentrale und vermit-
telnde Rolle in Augsburgs
Entwicklung ein. Unsere
Einflussfaktoren können
mithilfe des Leitfadens auch
den Partnern außerhalb der
Stadtverwaltung vermittelt
werden.“

Dr. Karl Demharter
Baureferent
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1 Einführung Der Leitfaden umfasst alle Planungsphasen und

gibt Empfehlungen für die Umsetzung der Pla-

nungen. Für alle Phasen sind die Kernpunkte in 

Checklisten zusammengeführt. Damit liegt eine 

systematische Zusammenstellung der klima-

schutzrelevanten Kriterien vor. Die Anwendung

des Leitfadens gewährleistet, dass alle wesentli-

chen Aspekte des Belangs „Klimaschutz“ in die

Entwicklung und die Beurteilung eingehen.

Im Rahmen der Ausweisung von Neubauflächen

oder im Zuge der Bestandserweiterung werden we-

sentliche Weichen für eine nachhaltige Klima-

schutzpolitik gestellt. Die Art der städtebaulichen

Planung, die bauleitplanerische und vertragliche Si-

cherung sowie ihre Umsetzung nehmen hier erheb-

lichen Einfluss. So kann z.B. die Kompaktheit von

Gebäuden zu einem Minder- oder auch Mehrbedarf

von 20 % an Heizwärme führen. 

Maßnahmen im Bereich „Klimaschutz und Stadt-

planung“ sind auf drei Ebenen sinnvoll:

Um das enorme Potenzial zu erschließen und für

die spätere Nutzung beste Voraussetzungen zu

schaffen, hat das Umweltamt der Stadt Augsburg in

Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsamt das

Ingenieurbüro für Energieberatung, Haustechnik

und ökologische Konzepte (Ingenieurbüro ebök) in

Tübingen beauftragt, eine Untersuchung des Ge-

staltungsspielraumes hinsichtlich einer energieop-

timierten Planung im Rahmen der Stadtplanung und

Stadterneuerung in Augsburg zu erstellen. Das Er-

gebnis ist der vorliegende Leitfaden „Klimaschutz

und Stadtplanung Augsburg“. Der Augsburger

Stadtrat hat die Anwendung des Leitfadens inner-

halb der Stadtverwaltung beschlossen und seine

Nutzung auch allen weiteren an der Planung Betei-

ligten empfohlen.

Energetische Optimierung der Stadtstruk-

tur, um eine kompakte und damit energiespa-

rende Struktur und eine optimale Nutzung der

Solareinstrahlungsgewinne in den Gebäuden

zu erreichen.

Reduzierung des Energieverbrauchs für 

Raumheizung, Warmwasser, Kühlung und

elektrische Anwendungen in jedem Gebäude.

Aufbau einer Energieversorgung mit hoher 

Effizienz und einem hohen Anteil von erneu-

erbaren Energiequellen.

Städtebauliche Einflussfaktoren

Im Rahmen der Umweltprüfung für die Belange

des Umweltschutzes wird im Baugesetzbuch 2004

ein Umweltbericht für alle Bauleitpläne (Flächen-

nutzungsplan, Bebauungsplan, Vorhaben- und

Erschließungsplan) gefordert.

Mit dem Leitfaden werden folgende Ziele verfolgt: 

Frühzeitige Berücksichtigung der Klimaschutz-

belange im Planungsprozess

Der Berücksichtigung von Umweltschutzbelangen

wurde stärkeres Gewicht verliehen (Auswirkungen

der Bauleitplanungen auf das Schutzgut Klima 

und Luft, „die Vermeidung von Emissionen...“, „die 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die spar-

same und effiziente Nutzung von Energie“).

Zudem wird die Verantwortung für den allgemei-

nen Klimaschutz bestärkt (§1 Abs. 5 Satz 2, Abs. 

6 Nr. 7e, f). Auch der in §9 des BauGB geregelte

Inhalt des Bebauungsplans wurde ergänzt (Abs. 1

Energetische Optimierung von Planungen

Erschließung von Energiesparpotenzialen

Verwendung als internes Instrument zur Ent-

scheidungsvorbereitung in der Stadtverwaltung

(aber: kein Ersatz der Abwägung!)

Information von Bauträgern, deren Planern und

der Öffentlichkeit

Anwendung durch Bauträger und ihre Planer
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Stellung der Baukörper, Orientierung von 

(Haupt-)Fassaden-/Fensterflächen zur Sonne.

Satz 23b: Festsetzung von „Gebieten, in denen bei

der Errichtung von Gebäuden bestimmte bauliche

Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien

wie insbes. Solarenergie getroffen werden müs-

sen“). Außerdem wurden die Regelungsgegenstän-

de eines städtebaulichen Vertrags erweitert auf die

Nutzung von Netzen und Anlagen der Kraft-Wärme-

Kopplung sowie von Solaranlagen (§11 Abs. 1 Nr. 

4).

Anordnung der Baukörper und Bepflanzung

zur Vermeidung gegenseitiger Verschattung.

Integration städtebaulich relevanter Aspekte

von Versorgungseinrichtungen wie Solaran-

lagen, Biomasseanlagen, Nahwärmenetze.

Mit diesen Ergänzungen verfügen Kommunen über

erweiterte eigenständige Regelungskompetenzen,

die sie dazu nutzen können, mit ihrem Planungsin-

strumentarium einen Beitrag zum Klimaschutz zu

leisten. Jedoch bleibt die Zulässigkeit von Festset-

zungen bei Maßnahmen zum Wärmeschutz an Ge-

bäuden im Bebauungsplan umstritten (Quelle:

Energieeffizienz und Solarenergienutzung in der 

Bauleitplanung - Rechts- und Fachgutachten unter

besonderer Berücksichtigung der Baugesetzbuch-

Novelle 2004, im Auftrag des Klima-Bündnis

Alianza del Clima e.V., Ecofys GmbH Nürnberg,

2006).

Die folgende Abbildung zeigt die Einflussmöglich-

keiten auf den Energieverbrauch und damit die

Emissionen einer Stadt oder Siedlung in einer ver-

einfachten Übersicht.

Dennoch verfügt die Stadt Augsburg durch den Ge-

staltungsspielraum im Rahmen der Stadtplanung

und Stadterneuerung über eine große Zahl von

Steuerungsinstrumenten, wenn auch begrenzt

durch die gesetzlichen Anforderungen.

Im Rahmen der Stadt- / Siedlungsplanung und Bau-

leitplanung sind energierelevante städtebauliche

Faktoren direkt beeinflussbar, sofern keine anderen

Belange vorrangig sind (z.B. Lärmschutz,

Abstandsflächen

Quelle: ebök 2006 

Energetisch optimierte städtebauliche Strukturen

schaffen gute Voraussetzungen, bauliche und

versorgungstechnische Strategien zur Schad-

stoffminderung effektiv und kostengünstig einzu-

setzen.

):

Städtebauliche Kompaktheit (mit der ange-

strebten baulichen Dichte verknüpfte Kom-

paktheit der Baukörper). Kennwert der bauli-

chen Dichte ist das Verhältnis Grundflächen-

zahl zu Geschossflächenzahl (GRZ/GFZ) oder

Einwohner zu überbauter Fläche (EW/ha),

Kennwert der Kompaktheit ist das Verhältnis

der Oberflächen der wärmeabgebenden Hülle

zum umfassten Volumen (A/V).
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2 Potenziale 

Welches Potenzial kann erschlossen werden?

Zur quantitativen Relevanz der obigen Einfluss-

faktoren gibt es bereits zahlreiche Untersuchungen

und Veröffentlichungen. In Tab. 1 werden die zu er-

schließenden Potenziale bzw. der zu vermeidende

Mehrverbrauch für die wichtigsten Einflussfaktoren

kurz vorgestellt (Die Einzelwerte können nicht ein-

fach addiert werden!).

Tab. 2 Zusammenfassung und Quantifizierung der Einflussgrößen der Stadtplanung auf den Energieverbrauch. Quelle: Über-
arbeitete und erweiterte Tabelle aus: UVP-Bewertungshandbuch der Stadt Köln, Amt für Umweltschutz und Lebens-
mittelüberwachung/Dr. Goretzki/ebök, Köln 1998 

Einflussfaktoren Einsparpotential/
Mehrverbrauch

Bezug/Anmerkungen

1. Bautechnik

Verbesserter Wärmeschutz NEH: - 30% 
Passivhaus: - 85%

Reduzierung des Heizwärmebedarfs gegenüber den bau-
lichen Anforderungen

2. Versorgungstechnik

Rationelle Energieversorgung - 40% (CO2) CO2-Minderung einer Nahwärmeversorgung mit einen gas-
betriebenen BHKW im Vergleich zu einer neuen Standard-
Erdgasheizung.

3. Städtebau:

Städtebauliche Kompaktheit +/- 20% Einsparpotential Heizwärmebedarf: sehr kompakter Ge-
schosswohnungsbau im Vergleich zu einer Reihen-
hauszeile mit 5 WE in Niedrigenergiebauweise
Heizwärmemehrbedarf: wenig kompaktes freistehendes 
Einfamilienhaus im Vergleich zu der o.g. Reihenhauszeile.

Orientierung
Ausrichtung der Gebäude (passive

Sonnenenergienutzung

NEH: + 15% 
Passivhaus: + 

30%

Heizwärmemehrbedarf: sehr ungünstige Orientierung einer 
Reihenhauszeile mit 5 WE im Vergleich zur optimalen Süd-
ausrichtung.

Verschattung
Anordnung der Gebäude

(passive Sonnenenergienutzung)

NEH: +10% 
Passivhaus: +20%

Heizwärmemehrbedarf: massive Verschattung einer Rei-
henhauszeile mit 5 WE im Vergleich zur vollständigen 
Verschattungsfreiheit.

Ausrichtung / Neigung der süd-
orientierten Dachflächen

(aktive Sonnenenergienutzung)
(- 10 bis - 15%)

Reduzierung des Ertrags einer Solaranlage für die Brauch-
wasserbereitung bei ungünstiger Ausrichtung und Dach-
neigung im Vergleich zur optimalen Disposition der Dächer. 

Windschutz
(Lüftungswärmeverluste)

+ 3% Heizwärmemehrbedarf: durchschnittlich luftdichtes (n50=3,0)
und stark windangeströmtes Gebäude (z.B. Kuppenlage) im 
Vergleich mit einem sehr gut luftdichten (n50<=1,0) und ge-
ring windangeströmten Gebäude (Stadtlage). 

Mit Einführung der Energieeinsparverordnung hat sich das Einsparpotenzial nur unwesentlich geändert, so dass die Größenordnung
des Einflusses einzelner Faktoren auf den Mehr- oder Minderverbrauch  weiterhin durch diese Tabelle aufgezeigt werden.
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(1.) Das größte Einsparpotenzial und damit eine

zentrale Aufgabe im Bereich der Schadstoff-

minderung besitzen die baulichen Entscheidungen

und die Absicherung des Niedrigenergiestandards

bzw. Passivhausstandards.

(2.) In ähnlicher Größenordnung können versor-

gungstechnische Entscheidungen die zukünftigen

CO2-Emissionen beeinflussen, wobei hier die

Bandbreite recht hoch ist. 

(3.) Politische, städtebauliche und entwurfsbezo-

gene Entscheidungen bezüglich der städte-

baulichen Kompaktheit sind ebenfalls von großer

Bedeutung. Der Einfluss der Gebäudeausrichtung

und der Verschattung von Baukörpern ist nicht nur

aus energetischer Sicht wichtig, denn die gute

Besonnung von Fassaden bringt andere nicht zu

unterschätzende qualitative Vorteile mit sich wie die

gute Belichtung von Wohn- bzw. Arbeitsräumen. Es 

sollte daher keinesfalls ohne Not auf diese Option

verzichtet werden.

Sinnvoll ist es, das gesamte Spektrum an Einspar-

möglichkeiten im Rahmen des städtebaulichen

Entwicklungsprozesses optimal auszuschöpfen, um

nachhaltigen Klimaschutz betreiben zu können. Das

erfordert im Grunde auch ein Umdenken in der Pla-

nung und Realisierung.
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3 Aufbau des Leitfadens Dieses eher idealtypische Vorgehen ist mit Bei-

spielen möglicher Instrumente in der folgenden

Übersicht dargestellt.
Wie können die Verknüpfung von Klimaschutz und

Stadtplanung im laufenden Prozess der Verwaltung

Berücksichtigung finden? In welcher Phase müssen

welche Aspekte berücksichtigt werden? Was ist

wichtig oder weniger wichtig, also wo liegen

Schlüsselentscheidungen?

Dieser Leitfaden soll in mehrere Schritten helfen,

die wichtigsten Aspekte zum richtigen Zeitpunkt in

den Prozess einzubringen und die Indikatoren dazu

aufzuzeigen.

Der Aufbau orientiert sich an den groben Schritten

des Planungsverfahrens für eine neues Baugebiet,

also den Schritten von der Zielfindung über städte-

baulichen Entwurf, Bebauungsplanverfahren bis hin

zur baulichen Umsetzung der Ziele im Baugebiet.

Diese werden mit Phasen 1 bis 5 bezeichnet.

Das ist aus unserer Sicht deshalb wichtig, da ein

gutes Energiekonzept auf dem oft langen Weg bis

zur Umsetzung evtl. schnell an Konturen verlieren

kann.

Für jede Phase werden im Leitfaden die wichtigs-

ten Bearbeitungspunkte kurz aufgeführt.

Um die Übersicht und den Charakter eines

Arbeitswerkzeuges für den „Alltag“ zu erhalten

wurden nicht alle Verfahrenstypen noch alle As-

pekte im Detail berücksichtigt. Details sind der Li-

teratur und Handbüchern zu entnehmen. Diese

werden als weiterführende Literatur in jedem Ka-

pitel empfohlen und sind in einem Literaturver-

zeichnis zusammengestellt. Einzelne besonders

wichtige Zusammenhänge werden im Anhang 

kurz dargestellt (sog. Exkurse).
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4 Zum Gebrauch des Leit-
fadens und einer Bewertung des Entwurfs in

Phase 2 (handelt es sich um

klimagerechte Planung oder sollten

Optimierungsschritte unternommen weMit dem Leitfaden hat der/die BearbeiterIn ein

Werkzeug zur Hand, das die Möglichkeit bietet, die

entscheidenden Indikatoren zu den einzelnen The-

men abzufragen. Hierbei wird unterschieden zwi-

schen

r-

den?).
Phase 2 bildet das eigentliche Kernstück im 

Prozess einer klimagerechten Stadt- und Bau-

leitplanung.

Für die Umsetzung des städtebaulichen

Entwurfs werden in den Phasen 3 und 4

Textbeispiele geliefert, mit deren Hilfe die

kommunalen Klimaschutzziele festge-

schrieben werden können.

einer reinen Sortierung in Phase 1 (welche

Planungsvoraussetzungen sind gegeben?)

- mit dem Ziel erste Tendenzen eines Ent-

wurfs zu erkennen sowie fehlende Informa-

tionen zu beschaffen –

Arbeitsschritte für die energiegerechte Stadt- und Siedlungsplanung 

Arbeitsschritt Werkzeug

Phase 1 Prüfung der Rahmenbedingungen:

Abfrage der Planungsvoraussetzungen,

Bestandsaufnahme,

Zielsetzung / Alternativen

Vereinfachte Checkliste

Phase 2 Bewertung des städtebaulichen Entwurfs Detaillierte Checkliste

Phase 3 Rechtsverbindliche Festsetzung  der städ-

tebaulichen Planung (1):

Städtebauliche Satzung / Bebauungsplan-

(Vor)-Entwurf / Bebauungsplan 

Prüfung und Textbeispiele

Phase 4 Rechtsverbindliche Festsetzung  der städ-

tebaulichen Planung (2):

Vertragliche Regelungen  unter Berücksich-

tigung von Klimaschutz-Belangen: öffent-

lich-rechtliche Verträge (städtebaulicher 

Vertrag,  Vorhaben- und Erschließungs-

plan),  privatrechtliche Verträge

Prüfung und Textbeispiele

Phase 5 Umsetzung Liste von Vorschlägen 
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5 Phase 1: Planungsvor-
aussetzungen

Mit der Änderung des Baugesetzbuchs 2004 wurde

die Umweltprüfung für alle Bauleitpläne eingeführt.

Im Mittelpunkt der Umweltprüfung steht der Um-

weltbericht, der die Grundlage für eine Beteiligung

der Öffentlichkeit und eine sachgerechte Abwägung

der Umweltbelange durch die Gemeinde bietet. 

Bereits bei der Diskussion der Zielvorstellungen fin-

det die Beteiligung der Behörden und sonstiger

Träger öffentlicher Belange statt. Im Rahmen die-

ses Leitfadens sind die möglichen Auswirkungen

auf das Schutzgut Klima und Lufthygiene durch

Bau, Anlage und Betrieb der geplanten Vorhaben

von Bedeutung.

Zielfindungsdiskussionen und Konsensbildung soll-

ten rechtzeitig und unter Beteiligung von Verwal-

tungsspitze und Kommunalpolitik stattfinden; eine

durchsetzungsfähige Person für die Prozess-

koordination mit Rückendeckung „von oben“ kann

die Durchführung sehr erleichtern.

Was sollte in dieser frühen Phase allgemein für die

Stadt oder speziell für ein Baugebiet gesichert bzw.

in Erfahrung gebracht werden?

Sind die Voraussetzung zur Verwirklichung der

Zielvorstellungen der Stadt Augsburg gegeben?

Gibt es Alternativen?

Die Lage des Baugebietes in der Stadt (Ex-

position) im Hinblick auf solare Gewinnmöglich-

keiten (Nordhang/Südhang) und Witterungsein-

flüsse, z.B. Wind.

Ist der Grund und Boden in Besitz der Kom-

mune (privatrechtliche Verträge) oder nicht

(Umlegung, städtebaulicher Vertrag).

Welches Verfahren wird für die Auswahl des

städtebaulichen Entwurfes (Alternativenfindung

über Wettbewerb, Werkstatt oder aufbauend

auf einem Entwurf) und der Investorenfindung

(Ausschreibung, Direktansprache, etc.) etc.

gewählt.

Die angestrebte städtebauliche Dichte, d.h. 

z.B. der Anteil freistehender Einfamilien-

häuser und/oder die Geschossigkeit

Der im Energiekonzept angestrebte techni-

sche Baustandard (z.B. definierte Unter-

schreitung des gesetzlichen Standards).

Die angestrebte Effizienz der Versorgungs-

anlagen (Anteil Fernwärme, Wärme-Kraft-

Kopplung) sowie der Anteil  erneuerbarer

Energien.

Ziel ist ein hoher angestrebter energetischer Bau-

standard in Verbindung mit direkten vertraglichen

Einflussmöglichkeit der Stadt.

Weiterführende Literatur:

Hildebrandt, Kramer: Einflussgrößen der

Schadstoffminderung im Städtebau - Ener-

gieeinsparung in Gebäuden. in: 

Bundesanstalt für Landeskunde und Raum-

ordnung (Hrsg.). Informationen zu 

Raumentwicklung Heft 4/5. Bonn, 1997 

Hildebrandt et. al (ebök): Energiekonzept - 

Neubaugebiet „Egert“ in Esslingen am 

Neckar Ortsteil Zell, Tübingen 2002

Hildebrandt et. al (ebök): Energiekonzept – 

Tübingen – Derendingen,

Saiben-Mühlbachäcker-Wurster und Dietz,

im Auftrag von Europäische Union-

Programm ECOCITY, Tübingen 2004

ECOCITY – Book I – A better place to live, 2005 
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5.1 Checkliste Phase 1: Planungsvoraussetzungen

Thema Bedeutung Indikator - Fragestellung

1. Lage des Baugebie-
tes

Mittel. Die solare Nutzung wird stark beeinflusst.
Südhang-Kuppenlage bieten die Chance einer 
unverschatteten Lage, Nordhang oder Mulde sind
ungünstige Voraussetzungen für solare Nutzung. 
Relevant für die Realisierung von Passivhäusern ist
außerdem die Verschattung durch Nachbarschafts-
bebauung, z.B. in Innenstädten.

Lage im Raum, Topographie

Handelt es sich um

ein Neubaugebiet auf der „Grünen Wiese“
  - Südhanglage?
  - Kuppenlage?

Bestandserweiterung auf innerstädtischem
Gebiet

 (auch Konversionsfläche)

ja   nein
ja   nein
ja   nein 

ja   nein 

2. Besitzverhältnisse Hoch!! Zur Steuerung des Standards entscheidend.
Je mehr Bauland im Besitz der Stadt ist, desto größer
ist ihre Einflussnahme auf die Realisierung von Stan-
dards.

Einflussmöglichkeiten der Stadt

Grundstücke überwiegend in kommunalem Besitz? 
Grundstücke überwiegend in Privatbesitz?
Grundstücke in Investorenhand?

ja   nein

ja   nein
ja   nein
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Thema Bedeutung Indikator - Fragestellung

3. Verfahren Hoch!! Wichtig zum Aufzeigen von Alternativen. 
Die Kenntnis von Alternativen verbunden mit dem 
Prozess der Konsensfindung erhöht die Chancen für 
die Auswahl eines optimalen städtebaulichen Ent-
wurfs (Möglichkeiten der Realisierung bautechnischer
und versorgungstechnischer Standards).

Steuerungsmöglichkeiten der Stadt 

Liegt ein städtebaulicher Entwurf bereits vor? 

wenn ja,
- Investorenvorschlag
- Ergebnis eines Wettbewerbs
- Sonstiges ............................

Wenn nein, ist geplant 
- Wettbewerb
- Workshopverfahren
- Stadtplanungsamt
- Externe Stadtplaner
- Investorensuche mit Planvorschlä-

gen
- Sonstiges ............................

ja   nein

ja   nein
ja   nein
ja   nein

ja   nein
ja   nein
ja   nein
ja   nein
ja   nein
ja   nein
ja   nein

4. Städtebauliche Dich-
te

Hoch!! Der Heizwärmebedarf wird direkt beeinflusst
(siehe Exkurs Kompaktheit)

Je höher der Anteil gebundener Baukörper (MFH und
RH), um so niedriger ist der zu erwartende Heizwär-
mebedarf

Was ist das Ziel der zukünftigen Bebauung (Politik)? 

o Wohnen
  Wenn ja, handelt es sich um

EFH (in Eigentum)

DH, RH

Geschosswohnungsbau
- Blockrandbebauung
- freistehende MFH 

o Gewerbe (wohnähnliche Nutzung)

o noch offen 

Anteil
1

.........%

ja   nein
ja   nein
ja   nein
ja   nein
ja   nein

Anteil .........%

ja   nein

1
Anteil an den für Wohnbebauung ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen
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Thema Bedeutung Indikator - Fragestellung

5. Bautechnischer
Standard

Entscheidend!!! Der Mindeststandard der Energie-
einsparverordnung legt die Untergrenze des bau-
technischen Standards fest, Passivhausstandard das
Optimum.

Bautechnischer Standard

Soll Passivhausstandard realisiert werden?
Soll KfW 40 - Standard realisiert werden?
Soll KfW 60 - Standard (Niedrigenergiehaus) reali-
siert werden?

noch offen 

ja   nein
ja   nein
ja   nein

ja   nein

6. Versorgungsanlagen,
Anteil erneuerbarer
Energien

Hoch!! Die Integration von Versorgungseinrichtungen
hat entscheidenden Einfluss auf die Effizienz der
Versorgungsanlagen. Der Anteil erneuerbarer Ener-
gien hat entscheidenden Einfluss auf die Emissions-
bilanz.

Standort Energieerzeugung, optimiertes Netz 

Gibt es eine Vorgabe für die Wärmeversorgung?

wenn ja, ist geplant 
- Fernwärme
- Erdgas
- Erneuerbare Energien
- Sonstiges ........................

Ist ein Energieversorgungskonzept geplant?

ja   nein

ja   nein

Nutzung des
Klimaschutzpotenzials

Ziel der oben aufgeführten Fragen ist es festzustellen,

ob die Voraussetzung zur Verwirklichung der Zielvorstellungen der Stadt Augsburg gegeben sind,

ob es Alternativen gibt. 

inwieweit die Kommune Steuerungsmöglichkeiten für die Realisierung energetischer Standards be-

reits wahrgenommen hat bzw. wahrnehmen kann.

=> Die Steuerungsmöglichkeiten sollten genutzt werden.

Anmerkungen zur Nut-
zung der Steuerungs-

möglichkeiten
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6 Phase 2: Städtebauli-
cher Vorentwurf / Entwurf

Flexibilität der Versorgung für zukünftige 

Innovationen

Nutzung erneuerbarer Energien

Orientierung des Gebäudekörpers und

der Dachneigung (aktive Solarenergienut-

zung)Wichtige planerische Entscheidungen im städte-

baulichen Bereich werden heute vielfach im Rah-

men von städtebaulichen Wettbewerben bzw. durch

Fachplaner aber auch oft durch Investoren-

planungen vorbereitet. Der städtebauliche Vor-

entwurf stellt in einer frühen Phase die Weichen für

die spätere Lösung. Durch ihn werden Baukörper-

strukturen und -stellungen, Energiebedarf und -

versorgung und als Folge davon Energieverbrauch

und Emissionen in einer Stadt/Siedlung bereits

weitgehend festgelegt.

Substitution von Energieträgern durch den

Einsatz CO2-armer bzw. CO2-neutraler

Energien

„Experimentelles Wohnen“

Teilnahme an Förderprogrammen (Einhal-

tung von Baustandards, Solarenergienut-

zung)

Ziel einer energiegerechten Bauleitplanung ist es,

eine energiegerechte Baukörperstruktur und

-gestaltung unter Berücksichtigung passiver und

aktiver Solarenergienutzung sowie einer schad-

stoffmindernden Energieversorgung zu erreichen.

Die Weichen hierfür werden im städtebaulichen

Entwurf gestellt.

Was sollte in dieser Phase allgemein für die Stadt

oder speziell für ein Baugebiet gesichert bzw. in Er-

fahrung gebracht werden?

Geometrie der Baukörper (Kompaktheit der

Baukörper)

Tiefe/Länge/Höhe

Dachform

Gliederung

Orientierung der Baukörper

Ausrichtung der Hauptfassade (passive So-

larenergienutzung)

Verschattung durch Baukörper

Abstand der Hauptfassade zur 

Verschattungskante

Staffelung der Baukörper von Süd nach

Nord
Weiterführende Literatur:

Verschattung durch Bepflanzung
Solarbüro Dr. Goretzki: Planen mit der Sonne – 

Arbeitshilfen für den Städtebau,  Hrsg. 

Ministerium für Arbeit, Soziales und

Stadtentwicklung, Kultur und Sport, NRW 

und Stadt Köln, Amt für Umweltschutz, 1998

Abstand der Bepflanzung zur Hauptfassade

Integration von Versorgungseinrichtungen

Leitungsnetz

Stufenweise Erschließbarkeit

Standort Wärmeerzeugung / Speicher
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6.1 Arbeitshilfen für die Checkliste Städtebaulicher Vorentwurf / Entwurf   

1. Städtebauliche Kompaktheit 

Faustregeln für eine energetisch optimale Gebäudeabmessung 

Günstiges A/V zwischen 3 und 5 Geschossen 

Bei weniger als 2 bis 3 Geschossen: deutlicher Anstieg des A/V 

Bei mehr als 5 bis 6 Geschossen: keine wesentliche Verbesserung des A/V 

Günstiges A/V zwischen 30 und 50 m Gebäude-/Zeilenlänge 

Unter 20 bis 30 m: deutlicher Anstieg des A/V  

Über 50 bis 60 m: keine wesentliche Verbesserung des A/V 

Faustregeln für große Baukörper (MFH, RH): 

Günstige Baukörpertiefe 10 bis 12 m 

Gebäudegrundriss Länge/Tiefe 1/1 bis 3/2 Faustregeln für kleine Baukörper (EFH, DH): 

Gebäudehöhe: zwei Vollgeschosse plus Dachgeschoss 

2. Gliederung der Baukörper 

Einflüsse auf die Kompaktheit 

Dachausformung Energetisch günstige Dachformen sind  Flachdach (Vollgeschoss), Satteldach, Pultdach und Tonnen-
dach (in Verbindung mit 2 Vollgeschossen). 

Staffeldächer weisen deutlich ungünstigere A/V auf. 

Auflösung der kompakten Gebäudestruktur Gebäudeversatz, Vor- und Rücksprünge, Zergliederung des Gebäudevolumens in Einzelbaukörper füh-
ren zu einer Erhöhung des A/V-Verhältnisses.
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6.2 Checkliste Städtebaulicher Vorentwurf / Entwurf   

Um einen städtebaulichen Entwurf nach seiner Energieoptimierung bewerten zu können, werden in der Checkliste zu den relevanten 

Themen eines energiegerechten Entwurfs Indikatoren genannt. 

In der Phase der Bauleitplanung sind viele Indikatoren aufgrund der Festsetzungen im Bauleitplan zu unscharf für eine quantitative Bewer-

tung und werden daher qualitativ bewertet.  

(  Potenzial gut genutzt,  Potenzial weitgehend genutzt,  weiterer Optimierungsbedarf,  hoher Optimierungsbedarf) 
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Checkliste

Thema Bedeutung Indikator Kriterien Beurteilung 

1. Geometrie der Bau-
körper (Kompaktheit der 
Struktur)  

Hoch!! Der Heizwärmebedarf wird direkt beeinflusst 
(siehe Exkurs Kompaktheit)  

Die Kompaktheit eines Baukörpers ergibt sich aus dem 
Verhältnis von Länge/Tiefe/ Höhe. Je geringer das dar-
aus resultierende Oberflächen/Volumen-Verhältnis, 
desto geringer der Jahresheizwärmebedarf. 

Anteil Einfamilien-
häuser 

überwiegend   

(Geschossigkeit: Vollgeschosse) 
                                          

freistehend, 2geschossig 

DH, 2geschossig 

RH, 2geschossig 

RH, 3geschossig 

Anteil Mehrfamilien-
häuser bzw. 
wohnähnliches Ge-
werbe

                         
(Geschossigkeit: Vollgeschosse)
                                                

2geschossig 
3geschossig 

4geschossig 

5- und mehrgeschossig

    Zusätzliche Einflüsse 
    auf die Kompaktheit 

Hinweis: Die Kompaktheit eines Baukörpers hängt 
neben den Abmessungen (Vollgeschosse) auch von 
der Dachform ab.  
=> Ungünstige Dachformen nach Möglichkeit meiden!  

Dachform 
Flachdach  günstig

Tonnen-/Sattel-/ Pultdach günstig

Staffeldach ungünstig 

Hinweis: Die (Zer-)Gliederung von Baukörpern führt 
zur Erhöhung der Kompaktheit. 
=> Zergliederung vermeiden! 

Auflösung der kom-
pakten Gebäude-
struktur 

Gebäudeversatz ungünstig

Vor- und Rücksprünge ungünstig

Dacheinschnitte/-aufbauten ungünstig

integrierte Garagen ungünstig
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2. Ausrichtung Mittel! Solare Gewinne erfolgen in erster Linie über die
Hauptfassade. Sie sind nur bis zu einem gewissen
Grad nutzbar.
Mit zunehmender Abweichung der Ausrichtung der 
Hauptfassade von der Südorientierung nehmen auch
die solaren Gewinne ab. Orientierungen in Ost oder
Westrichtung führen häufig zu einem momentanen
Überangebot, das weggelüftet werden muss. (Überhit-
zungsproblematik).

Höhe der solaren
Gewinne

Anteil Hauptfassaden pro Him-
melsrichtung

 Hauptfassade Süd 

 Hauptfassade SO/SW 

 Hauptfassade Nord 

 Hauptfassade O / W 

3. Verschattung Mittel! Die Verschattung bestimmt das mögliche Ange-
bot an passiver solarer Wärme.
Je geringer das Verhältnis von Abstand zwischen der 
schattenwerfenden Kante und der Solarfassade zur
Höhe der schattenwerfenden Kante, desto höher der
Verschattungsanteil.

Nordhanglage erfordert größere Gebäudeabstände als
Süd(hang)lage!

Verschattung durch Laubbäume: Einschränkung der
passiver Solarenergienutzung geringer (Laubabwurf
während der Heizperiode)

benachbarte Bau-
körper

(H: Geländestruktur mit-
berücksichtigen)

Baumreihen

(Geländestruktur mitbe-
rücksichtigen!)

Zur Beurteilung der Verschattung immer die kritischen 
(ungünstigsten) Stellen heranziehen!

  > 2,5fache Höhe (H) der
schatten-werfenden Kante 

überwiegend
verschattungsfrei

 < 2,5fache Höhe (H) der 
schatten-werfenden Kante 

genauer prüfen,
Optimierungs-
bedarf

  > 2,0fache Baumhöhe überwiegend
verschattungsfrei

 < 2,0fache Baumhöhe genauer prüfen,
Optimierungs-
bedarf
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4. Integration von 
Versorgungs-
einrichtungen (Mach-
barkeit!)

Hoch!! Die Länge des Leitungsnetzes beeinflusst die 
Netzverluste. Die Vorhaltung von Leistung für eine 
mögliche weitere Erschließung reduziert auf Dauer die 
Effizienz der Versorgungseinrichtung. 

Standort Energie-
erzeugung/ Spei-
cher 

Liegt ein Energiekonzept vor?           ja       nein   

Wenn ja,
Thema 5. bearbeiten 

Wenn nein,
Machbarkeit eines zentralen Netzes prüfen (Orien-
tierung möglich an Thema „1. Kompaktheit der 
Struktur/bauliche Dichte“ –  ggf. an baulichen 
Standards; u.U. prozentuale Aufteilung gebundene 
Bauweise/ freistehende Gebäude) 

Hoch!! Die Effizienz von Energieversorgungs-
einrichtungen steigt mit zunehmender kontinuierlicher 
Wärmenachfrage und der Zahl der Wärmeabnehmer in 
direkter Nähe zum Wärmeerzeuger. 

Gebundene Bau-
weise (überwiegend 
RH, MFH), verdich-
tet

Freistehende Ge-
bäude (überwiegend 
EFH, DH) verdichtet

Machbarkeit von Netzen 

Ersetzt keine Einzelprüfung!! 
                             

überwiegend Mehrfamilien-
häuser 

überwiegend  
Reihenhäuser

verdichtete Bebauung 

lockere Bebauung

Ist ein Energiekonzept geplant?

zentrales Netz 
möglich 

Mininetze prüfen 

Mininetze prüfen 

dezentrale Ver-
sorgung 
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5. Anteil erneuerbarer 
Energien 

Hoch!! Der Primärenergiefaktor ist der geeignete Indi-
kator ein System verschiedener Energieversorgungs-
einrichtungen zu bewerten. Damit ist Spielraum für ver-
schiedene Varianten und Kombinationen gegeben. 

Substitution fossiler 
Energieträger bei 
der Raumwärme 

Liegt ein Energiekonzept vor?

Wenn nein,  
Thema 4. bearbeiten

Wenn ja,  
was ist geplant? 

Zentrale Versorgung 

Regenerative Energien 

Fernwärme 

Öl/Gas

Dezentrale Versorgung (Mach-
barkeit geprüft!) 

Regenerative Energien 

elektr. Wärmepumpe 

Öl/Gas

noch offen 

ja       nein   

Wenn ein Energiekonzept vorliegt: 

Durchführende Stelle ....................................... 

Jahr .................................................................. 
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7 Phase 3: Bebauungs-
plan

3. Größe, Breite und Tiefe der Grundstücke

(Mindes- und Höchstmaße)

Einfluss auf Kompaktheit

Einfluss auf OrientierungIm Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Stufen

der städtebaulichen Planung (gem. BauGB) sind

die Ziele des Umweltschutzes im Flächennutzungs-

plan als vorbereitendem Bauleitplan und im Bebau-

ungsplan als Satzung und damit verbindlichem

Bauleitplan verankert. Der Bebauungsplan setzt als 

Instrument der kommunalen Planungshoheit die

städtebauliche Planung verbindlich fest. Er ist ins-

besondere dann relevant, wenn sich Grundstücke

nicht in der Hand der Stadt befinden. 

Einfluss auf gegenseitige Verschattung

Über die Festsetzung von Versorgungsflächen

und über den Ausschluss bestimmter Brennstoffe

im Rahmen der Luftreinhaltung kann auf die

Wärmeversorgung Einfluss genommen werden.

Öffentlich-rechtliche Einflussmöglichkei-

ten auf Energiebedarf und Schadstoffemission
eines Siedlungsgebiets

nach §9 Baugesetzbuch BauGB

Der Bebauungsplan ist ein städtebauliches Pla-

nungsinstrument und erfordert deshalb städte-

baulichen also örtlichen Bezug. Die Festsetzung

von Maßnahmen des globalen Klimaschutzes als

schadstoffmindernde Maßnahmen, die keinen ört-

lichen Bezug aufweisen, ist umstritten. D.h. ener-

gierelevante Festlegungen lassen sich im Bebau-

ungsplan nicht verbindlich regeln. 

12. Versorgungsflächen

13. oberirdische und unterirdische Versorgungs-

anlagen und -leitungen

21. Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten

zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschlie-

ßungsträgers oder eines eingeschränkten Perso-

nenkreises

Da der Bebauungsplan die rechtsverbindlichen

Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung

enthält, muss über die Festsetzung der Art und des

Maß der baulichen Nutzung,  der Baugrenzen und

über örtliche Bauvorschriften auf energetisch rele-

vante Größen wie z.B. die Kompaktheit Einfluss ge-

nommen werden.

Einfluss auf Heizzentralen, Leitungstrassen

auf öffentlichem und privatem Grund

23. Gebiete, in denen

a) zum Schutz vor schädlichen Umweltwirkungen

im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

bestimmte luftverunreinigende Stoffe nicht oder 

nur beschränkt verwendet werden dürfen

b) bei der Errichtung von Gebäuden bestimmte

bauliche Maßnahmen für den Einsatz erneuerba-

rer Energien wie insbesondere Solarenergie ge-

troffen werden müssen 

Öffentlich-rechtliche Einflussmöglichkeiten

auf Energiebedarf und Schadstoffemission
eines Siedlungsgebiets

nach §9 Baugesetzbuch BauGB

§9 BauGB regelt den Inhalt des Bebauungsplans

abschließend: Im Bebauungsplan können aus städ-

tebaulichen Gründen festgesetzt werden:
Verbrennungsverbote, Emissionsgrenzwerte

auf lokaler Ebene

1. Die Art und das Maß der baulichen Nutzung

2. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare

Grundstücksfläche, Stellung der baulichen Anlagen
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Auf bauliche Standards hingegen kann im Bebau-

ungsplan nur hingewiesen werden ohne Rechts-

verbindlichkeit (vgl. Textbeispiele Bebauung-

splan).

Im Bereich des Vorhaben- und Erschließungs-

plans (VEP) ist die Gemeinde bei der Bestimmung

der Zulässigkeit von Vorhaben nicht an die Festset-

zungen nach § 9 des BauGB gebunden. Vielmehr

kann sie sich mit dem Vorhabenträger auf einen

abgestimmten Plan (zur Durchführung eines Vor-

habens und der Erschließungsmaßnahmen) einigen

(§12 BauGB).

Die Kommune kann prüfen, inwieweit sie von ihrem

Vorkaufsrechts beim Kauf von Grundstücken Ge-

brauch machen kann (§24 BauGB), um mögliche

Einflussmöglichkeiten auf die Nutzung von Grund-

stücken zu erhalten.

Für einen Teilbereich der schadstoffmindernden

Maßnahmen im Städtebau kann im Rahmen des

Aufbaus einer zentralen Energieversorgungs-

struktur ein Anschluss- und Benutzungszwang

nach der jeweiligen länderspezifischen Ge-

meindeordnung als eigenständige Satzung oder

als integrierter Bestandteil des Bebauungsplans er-

lassen werden. Damit existiert eine weitere Mög-

lichkeit Einfluss auf die Wärmeversorgung zu neh-

men.

Öffentlich-rechtliche Einflussmöglichkeiten

auf Energiebedarf und Schadstoffemission

eines Siedlungsgebiets

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern Art. 

23 und 24 Ortsrecht und Inhalt der Satzungen

„(1) In den Satzungen können die Gemeinden ins-

besondere

3. für Grundstücke, die einer neuen Bebauung zu-

geführt werden...den Anschluss an Einrichtungen

zur Versorgung mit Fernwärme und deren Benut-

zung zur Pflicht machen, sofern der Anschluss

aus besonderen städtebaulichen Gründen oder 

zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

im Sinn des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

notwendig ist; ausgenommen sind Grundstücke

mit emissionsfreien Heizeinrichtungen,...“

Was also sollte in dieser Phase allgemein für die

Stadt oder spezielle für ein Baugebiet gesichert

bzw. in Erfahrung gebracht werden?

Festlegung der Art und des Maß der bauli-

chen Nutzung mit dem Ziel optimierter Kom-

paktheit

Festlegung der Bauweise mit dem Ziel opti-

mierter Orientierung und geringer gegenseiti-

ger Verschattung (erleichtert gleichzeitig die 

Anwendung passiver Solarenergienutzung)

Festsetzung der Baugrenzen mit dem Ziel ge-

ringer gegenseitiger Verschattung

Festsetzung von Versorgungsflächen, -

anlagen und -leitungen mit dem Ziel einer 

(Option auf) Nah-/Fernwärmeversorgung

Anschluss und Benutzungszwang

Hinweis für die Nutzung regenerativer Ener-

giesysteme

Hinweis für den baulichen Standard

Örtliche Bauvorschriften (Dachgestaltung,

Fassadengestaltung, Gebäudetiefe)

Ziel des Bebauungsplans ist es die Qualität der 

Planungsergebnisse zu sichern und zu optimieren

und deren bauliche Realisierung zu erreichen.
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Weiterführende Literatur:

Baugesetzbuch 1998 und Synopse BauGB

2004/1998, Verlag Alpmann und Schmidt Juris-

tische Lehrgänge, Verlagsgesellschaft mb-

H&Co. KG; Münster 2004

  Baunutzungverordnung 1990

  Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, 1998

Roller et. Al (Öko-Institut) : Umweltschutz durch 

Bebauungspläne – Ein praktischer Leitfaden,

Institut für angewandte Ökologie e.V., Freiburg,

2000

Energieeffizienz und Solarenergienutzung in der 

Bauleitplanung – Rechts- und Fachgutachten

unter besonderer Berücksichtigung der Bauge-

setzbuch-Novelle 2004, im Auftrag des Klima-

Bündnis Alianza del Clima e.V., Ecofys GmbH

Nürnberg, 2006
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7.1 Checkliste rechtsverbindlicher Festsetzungen

Festsetzung Ziel Prüfung auf
Optimierungs-

bedarf

Bebauungsplan (Satzung)

Festsetzung der Art und des Maß der baulichen Nutzung Optimierte Kompaktheit ja  nein 

Festsetzung der Bauweise, der überbaubaren und nicht

überbaubaren Grundstücksflächen, Baukörperstellung, Neben-

anlagen; Festsetzungen zur Bepflanzung

Optimierte Orientierung und geringe gegenseitige

Verschattung (Möglichkeit der Anwendung

passiver Solarenergienutzung)

ja  nein

Festsetzung der Baugrenzen, Festsetzung der Traufhöhe Geringe gegenseitige Verschattung ja  nein

Festsetzung von Versorgungsflächen, -anlagen und 
-leitungen

(Option auf) Nah-/Fernwärmeversorgung ja  nein

Festsetzung von Gebieten mit eingeschränkter Verwendung
von Brennstoffen (Immissionsschutz durch Verbrennungsverbo-
te)

Luftreinhaltung ja  nein

Festsetzung von Gebieten, in denen bauliche Maßnahmen für 
den Einsatz erneuerbarer Energien getroffen werden müssen
(Solarenergie)

Begrenzung von Schadstoffen auf lokaler Ebene ja  nein

Hinweis auf den baulichen Standard Begrenzung von Schadstoffen auf lokaler Ebene ja  nein 

Hinweis auf den Einsatz regenerativer Energie Begrenzung von Schadstoffen auf lokaler Ebene ja  nein 

Örtliche Bauvorschriften

Dachgestaltung, Fassadengestaltung, Gebäudetiefe Optimierte Kompaktheit ja  nein 

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern

Anschluss- und Benutzungszwang (nach Landesrecht und Ge-
meindebauordnungen)

(Option auf) Nah-/Fernwärmeversorgung
Begrenzung von Schadstoffen auf lokaler Ebene

ja  nein
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 Textbeispiele Bebauungsplan

(Es handelt sich um  Textformulierungen aus Regelungen verschiedener Gemeinden)

Anschluss- und Benutzungszwang:

Satzung über den Anschluss- und Benutzungszwang zugunsten einer Fern-/Nahwärmeversorgung auf

Basis der Kraft-Wärme-Kopplung für das Baugebiet Preungesheim-Ost (Frankfurt am Main, Amtsblatt v.

23.6.1998, S 439) 

Hinweise: Standards zur Energieeinsparung:

„Die Gemeinde hat zum Bebauungsplan ein Energiekonzept ausarbeiten lassen: Nach der Beurteilung

sind die Baugebietsteile xy für die Erstellung von Passivhäusern und die Baugebietsteile yz für die Er-

stellung von Niedrigenergiehäusern aufgrund der städtebaulichen Konzeption geeignet.

Für die Baugebietsteile xz wird eine zentrale Energieversorgung über ein „Mininetz“ und die regenerati-

ve Wärmeerzeugung (Holzhackschnitzel/Holzpellets) oder ein BHKW vorgeschlagen.

Es wird empfohlen, die Standards zur Energieeinsparung und die entsprechenden Maßnahmen zu ver-

wirklichen.“

(Bebauungsplan „Schafäcker“ der Gemeinde Abstatt) 

Hinweise: Energieversorgung

„Aus Gründen der Umweltvorsorge werden bei der Errichtung von Gebäuden bauliche Maßnahmen für 

den Einsatz erneuerbarer Energien (regenerativer Energiesysteme) wie insbesondere Solarenergie

empfohlen.

Nach Aussage des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau ist auch die Anlage von Erdwär-

mesonden zur Energiegewinnung (Geothermie) möglich.

Im Rahmen der Festsetzungen und Vorschriften dieses Bebauungsplans sind entsprechende Maßnah-

men und Anlagen zulässig.“

(Bebauungsplan „Schafäcker“der Gemeinde Abstatt)

„Aus Gründen der Umweltvorsorge sind regenerative Energiesysteme erwünscht. Im Rahmen der Fest-

setzungen sind diese Anlagen zulässig.“
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8 Phase 4: Vertragliche
Regelungen

Was sollte in dieser Phase allgemein für die Stadt 

oder speziell für ein Baugebiet gesichert bzw. in

Erfahrung gebracht werden?

Vertragliche Regelungen in städtebaulichen und

privatrechtlichen Verträgen sind vor allem für 

Sachverhalte sinnvoll, die sich im Bebauungsplan

(per Satzung) nicht verbindlich regeln lassen, wie

z.B. Anschluss- und Benutzungspflichten, Maß-

nahmen zur Qualitätssicherung oder erhöhte Anfor-

derungen an den Wärmeschutz von Gebäuden.

Bauliche Standards

Effiziente Energieversorgung

Nutzung erneuerbarer Energien

Ziel der Verträge ist es, die Planungsergebnisse

zur baulichen Realisierung zu bringen und damit

die Öffentlichkeit in geeigneter Weise an der

Schadstoffminderung zu beteiligen.

Im Rahmen der städtebaulichen Planungsinstru-

mente obliegt es deshalb im wesentlichen den

Städten und Gemeinden in direkten Verhandlungen

mit den Vertragspartnern vereinbarte Klimaschutz-

ziele umfassend zu integrieren und in den jeweili-

gen Verträgen auszuhandeln bzw. zu vereinbaren. Weiterführende Literatur

Den größten Handlungsspielraum besitzen die

Kommunen, wenn sie selbst Grundstücksbesitzer

sind und im Rahmen privatrechtlicher Kaufverträge

(gem. BGB) die Bauwilligen zur Einhaltung schad-

stoffmindernden Belange verpflichten. Andernfalls 

müssen diese über Informations- und Beratungsan-

gebote überzeugt werden.

Hildebrandt, Kramer (ebök): Möglichkeiten der 

Energieeinsparung durch Kaufverträge. 

Erfahrungen bundesdeutscher Großstädte.

Studie im Auftrag der Stadt Köln, Amt für

Umweltschutz und 

Lebensmittelüberwachung. Köln, 1997 

Hildebrandt, Kramer: Einflussgrößen der

Schadstoffminderung im Städtebau - Ener-

gieeinsparung in Gebäuden. in: 

Bundesanstalt für Landeskunde und Raum-

ordnung (Hrsg.). Informationen zu 

Raumentwicklung Heft 4/5. Bonn, 1997 

Weite Gestaltungsspielräume für mögliche Fest-

setzungen im Interesse des allgemeinen Klima-

schutzes und einer effizienten Energienutzung be-

sitzen Kommunen durch die Möglichkeit des vorha-

benbezogenen Bebauungsplans, sofern zwischen

dem Vorhabenträger und der Kommune Einigung

über den Vorhaben- und Erschließungsplan er-

zielt werden kann (vgl. Phase 3).

Energieeffizienz und Solarenergienutzung in der 

Bauleitplanung – Rechts- und

Fachgutachten unter besonderer

Berücksichtigung der Baugesetzbuch-

Novelle 2004, im Auftrag des Klima-Bündnis

Alianza del Clima e.V., Ecofys GmbH 

Nürnberg, 2006
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8.1 Checkliste vertraglicher Vereinbarungen

Ziel Vereinbarungen Prüfung

Städtebauliche und privatrechtliche Verträge

Realisierung baulicher Standards z.B. Anforderungen an den auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche des Ge-

bäudes bezogene spezifische Transmissionswärmeverlust HT’ in Bezug zur EnEV 

ja  nein 

z.B. Anforderungen an den Jahresheizwärmebedarf ja  nein

Effiziente Energieversorgung z.B. Vorgabe bestimmter Heizungsanlagen (z.B. Brennwerttechnik bei bestehender

Gasversorgung)

ja  nein

z.B. Anschluss- und Benutzungsverpflichtungen für Fern- oder Nahwärmeeinrichtun-

gen

ja  nein

z.B. Versorgungstechnische Faktoren

- Festlegung zentrale/dezentrale Wärmeversorgung (Nah-/Fernwärme oder ge-

bäudeweise Versorgung)

- Festlegung Wahl des Energieträgers

- effiziente Speicherung und Verteilung der Wärme

- Festlegung regenerative Unterstützung der Energieversorgung)

ja  nein 

ja  nein 

ja  nein 

ja  nein 

Nutzung erneuerbarer Energien z.B. Verpflichtung zu aktiver Solarenergienutzung ja  nein

z.B. Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf in Bezug zur EnEV ja  nein 

Verfahren Bindung an die Ziele eines Energiekonzeptes (sofern eines vorliegt) ja  nein

Bindung an ein Verfahren zur Überprüfung der Standards (Qualitätssicherung) ja  nein

Sind Strafen bei Abweichungen vorgesehen? ja  nein
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 Textbeispiele Vertragliche Regelungen 

(Es handelt sich um  Textformulierungen aus Regelungen verschiedener Gemeinden) 

Anforderungen an Qualitätssicherung: 

„Ferner verpflichtet sich der Käufer, mit einem fachlich qualifizierten Architektur- bzw. Ingenieurbüro 

die Planung und Bauüberwachung durchzuführen und die nachstehend aufgeführten Nachweise zu 

erbringen: 

- während der Planungsphase ... 

- während der Bauphase ... 

(Stadt München) 

Anforderungen an den Wärmeschutz: 

„ Der spezifische Transmissionswärmeverlust HT’ darf maximal 70% des Grenzwertes nach EnEV be-

tragen.

Der Primärenergiebedarf darf maximal 75% des Grenzwertes nach EnEV betragen.“  

(u.U. Rechenvorschrift). 

(Verbesserter Freiburger Niedrigenergiehausstandard, Anforderungen zur Umsetzung in den Grund-

stückskaufverträgen) 

„Der Käufer verpflichtet sich, bei der Bebauung des Grundstückes für das darauf zu errichtende Ge-

bäude folgende Energiekennzahlen einzuhalten: 

- Heizwärmebedarf von maximal 15 kWh/(m
2
a)

- Primärenergiebedarf von maximal 120 kWh/(m
2
a)“

(Hinweis auf das Berechnungsverfahren, z.B. Passivhaus-Projektierungs-Paket) 

(Pilotprojekt Wanne, Ulm) 

„Die Errichtung anderer als [zertifizierbarer Passivhäuser] ist nicht gestattet“ 

(Stadt Ulm) 

„... Bau und Abstimmungsverpflichtung mit den durch die Stadt [...] vorgegebenen Anforderungen an 

den Wärmeschutz der Gebäude.“ 

(Stadt Ulm) 



Leitfaden Klimaschutz und Stadtplanung Augsburg

Anforderungen an die Energieversorgung:

„Die Errichtung und der Betrieb von Feuerungsanlagen aller Art [mit festen und flüssigen Brennstoffen]

... ist nicht gestattet.“

(Stadt Ulm) 

„Feste und flüssige Brennstoffe dürfen nicht verwendet werden.“

„Es ist eine [...]-Anlage zu installieren.“

„Die Energieversorgung für Raumwärme und Warmwasser erfolgt ausschließlich durch Fernwärme.“

(Stadt Heidelberg)

„Der Käufer verpflichtet sich im Interesse der Luftreinhaltung, die bestehenden Anschlussmöglichkei-

ten an die Fernwärmeversorgung aus Kraft-Wärme-Kopplung für Beheizung und Brauchwasser-

erwärmung einzusetzen.

Ausgenommen hiervon ist die Wärmerückgewinnung vorhandener Energien oder die Nutzung regene-

rativer Energien.....“

Vertragsstrafen

„Für den Fall, dass das von Erwerbern zu errichtende Gebäude den Wert nachweislich nicht erreicht,

verpflichtet sich der Erwerber zur Zahlung einer Vertragsstrafe von ## Euro. Sie wird fällig, wenn in-

nerhalb von ... nicht nachgebessert wurde.“ 

(Stadt Ulm) 

„Sollte der angestrebte rechnerische Heizwärmebedarf von ... wesentlich (...) überschritten werden, so 

verpflichtet sich der Käufer, der Stadt die Kosten einer etwaigen Überprüfung der vorgelegten Berech-

nung des Heizwärmebedarfs zu erstatten und an diese eine Vertragsstrafe nach Maßgabe nachfol-

gender Staffelung pro Haus zu zahlen...“

„Sofern die Wärmeversorgung der Siedlung nicht über eine zentrale Holzpelletanlage erfolgt, ist an die 

Stadt eine einmalige Vertragsstrafe von ## Euro zu bezahlen.“

„Sofern keine Fassadenkollektoren zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung ange-

bracht werden, ist an die Stadt eine Vertragsstrafe von ## Euro pro Haus zu zahlen.“

(Stadt München)
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9 Phase 5: Umsetzung

Die Umsetzung der Energie- und Klimaschutz-

aspekte  ist stark davon abhängig, inwieweit die

Ziele einer Stadt in den Umsetzungsprozess inte-

griert werden. Die Optimierung des Energie-

verbrauchs eines Neubaugebietes darf nicht in der

Phase der energiegerechten Bauleitplanung stehen

bleiben, sondern muss sich den ganzen Prozess

begleitend bis in die Bauausführung und Inbetrieb-

nahme fortsetzen. Es macht wenig Sinn, mit sehr

hohem Aufwand die städtebauliche Optimierung zu

betreiben und das große Einsparpotenzial durch

verbesserten Wärmeschutz dann nicht mehr zu

nutzen.

Was sollte in dieser Phase allgemein für die Stadt

oder speziell für ein Baugebiet gesichert bzw. in Er-

fahrung gebracht werden?

Erstellung eines Energiekonzepts

Energiegerechtes Planen und Bauen 

Der Aspekt des energiegerechten Planens und

Bauens muss bei städtebaulichen Entwicklungs-

maßnahmen immer ein Aspekt unter vielen sein.

Entsprechend müssen natürlich auch Kompromisse

eingegangen und - unter allen zu berück-

sichtigenden Aspekten - befriedigende und funk-

tionierende Lösungen gefunden werden. Es wäre

jedoch fatal, dem Aspekt der Schadstoffminderung

im Städtebau keine Beachtung zu schenken.

Kommunikation

Die dazu notwendige Abstimmung erfordert im we-

sentlichen ein hohes Maß an Kommunikation: Das

technische Fachwissen ist in der Regel vorhanden

oder kann durch entsprechende Fachplaner in den

Planungsprozess integriert werden. Informationen

müssen nur zum richtigen Zeitpunkt der richtigen

Person zur Verfügung stehen oder entsprechende

Personen müssen rechtzeitig motiviert werden

(Investoren, Planer, Bauherren). Methodisch eig-

nen sich dazu z.B. kooperative Planungsverfah-

ren.

„Anwalt für die Energieeinsparung“

Energiegerechte Stadtplanung muss als Prozess 

gesehen werden, der in allen Planungsphasen

Berücksichtigung findet. Daher ist - auch wenn die

technischen Fakten bereits vorliegen oder be-

kannt sind - die Präsenz eine „Anwaltes für die

Energieeinsparung“ notwendige Voraussetzung

für eine verlässliche Berücksichtigung der energe-

tischen Belange im Planungsprozess. Ein gutes

Energiekonzept aus der Phase der städtebauli-

chen Entwicklungsphase verliert auf dem oft lan-

gen Weg bis zur Umsetzung evtl. schnell an Kon-

turen.

Beratung für Bauherren, Investoren und Archi-

tekten

Sind energierelevante Bindungen und vor allem

die Passivhausbauweise vertraglich vereinbart,

besteht die vorrangige Aufgabe darin, eine quali-

tativ gute Umsetzung des vorgeschriebenen

Standards zu sichern. In dieser Phase spielt die

fachliche Information eine entscheidende Rolle. 

Informations- und Weiterbildungsprojekte

Planung und Bau von Niedrigenergie- und Pas-

sivhäusern setzt qualitativ eine sehr hochwertige

Ausführung aller baulichen und haustechnischen

Komponenten voraus. Das entsprechende Know-

How hierfür kann derzeit bei Architektenschaft

und Handwerk noch nicht auf breiter Basis vor-

ausgesetzt werden. Daher sind Informations- und

Weiterbildungsprojekte notwendig (Vorträge, Se-

minare, Exkursionen, Messen, Erstprojektbetreu-

ung).
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Investoren-/Architekten-Wettbewerb Effiziente und kostengünstige Qualitäts-

sicherung
Bauherren und Investoren müssen über eine an-

sprechende Architektur gewonnen werden. Deshalb

ist anzustreben, z.B. Passivhäuser auch architekto-

nisch attraktiv zu gestalten. Dies könnte über Wett-

bewerbe, Mehrfachbeauftragungen, etc. forciert

werden. Denkbar sind z.B. auch kombinierte Inves-

toren/Architekten-Wettbewerbe für einzelne Cluster

mit den Schwerpunkten Kosten und Gestaltung von

Passivhäusern.

Kontinuierliche und sachkundige Begleitung und

Kontrolle der Bauprojekte von der Entwurfsphase

bis zur Bauabnahme. Voraussetzung ist die klare

vertragliche Vereinbarung einschließlich der An-

drohung von Sanktionen.

Die Umsetzungsphase von Energie- und Klima-

schutzzielen beginnt im Prinzip bereits nach der

Konsensfindung und zieht sich dann als Prozess 

von der Phase des Städtebaulichen Entwurfs über

den Bauleitplan mit seinen rechtlichen Ab-

sicherungen bis hin zur Bauplanung und

-ausführung sowie Inbetriebnahme und Nutzung.

Konkret wird die Umsetzung mit der Vermarktung

des Baugebiets. Hier setzt auch die Checkliste

„Umsetzung“ an. 

Akquise und Bereitstellung von Fördermitteln

(z.B. für Beratung, Planungsmehrkosten, Quali-

tätssicherung)

Modellprojekte

In Zusammenarbeit z.B. mit städtischen Wohnbau-

gesellschaften können modellhafte Bauprojekte

durchgeführt werden. 

Marketing

Qualitätssicherung / Kontrolle 

Unverzichtbar für eine qualitativ hochwertige Reali-

sierung der Gebäude ist eine Kontrolle der  Einhal-

tung von Vorgaben. Hierzu gehören:

Prüfung der Planungsunterlagen

Begehungsrecht der Baustelle durch Stadt oder

Dritte

Baustellenrundgang mit den Ausführenden

Stichprobenhafte Ausführungskontrolle auf der

Baustelle (Übereinstimmung mit den Unter-

lagen, qualitative Detailausführung)

Intensive Kontrollen für einzelne Objekte (stich-

probenhaft), z.B. Drucktest

Qualitätssicherung an externes Fachbüro aus-

lagern

Kostenübernahme der Qualitätssicherung klä-

ren (z.B. Investor, Grundstückspreise, Förder-

mittel)
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9.1 Vorgehensliste Umsetzung 

Phase Zweck Maßnahmen 

Genehmigungsplanung „Hilfestellung“ für Architekten, Investoren Erstprojektbetreuung 

Weiterbildung, Vorträge, Seminare, Exkursionen 

Wettbewerb 

Workshop 

„Hilfestellung“ für Architekten, Bauherren Beratung

Realisierung Qualitätssicherung im Verfahren Delegation z.B. an Sachverständigengruppe  

(z.B. Esslingen:  „Gestaltungsbeirat“,  

“Projektgruppe Qualitätssicherung“) 

„Hilfestellung“ für Architekten, Bauherren Beratung

Qualitätssicherung für die Objektrealisierung Prüfung Planunterlagen, Pflichtenheft 

Handwerkereinweisung 

Baustellenrundgang 

Ausführungskontrolle 

(teilweise) Kostenübernahme für Qualitätssicherung 

Vertraglich gesichert? 
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10 Beispielhafte Umset-
zungsverfahren

Energiekonzept zur Untersuchung von Mög-

lichkeiten der Energieeinsparung und ökolo-

gischer Wärmeversorgung:

Ergebnis: Erstellung der Häuser zu 80% Pas-

sivhäuser, zu 20 % KfW-EnergiesparhäuserDas Baugebiet SONNENSiedlung Egert, Esslin-

gen am Neckar

Erstellung des Bebauungsplans

Vertragliche Bindung der energetischen Ziele

mit Sanktionen

Absicherung der kommunalpolitischen Leit-

vorstellungen durch die Beratung der Archi-

tekten und Bauträger durch einen „Gestal-

tungsbeirat“ (Sachverständigen-Gremium,

ergänzt durch Kommunalpolitiker) in Work-

shops auf der Basis der kommunalen Ziel-

vorgaben.Es war von Anfang an Ziel der Stadt, bei der Be-

bauung ihres Neubaugebiets Egert im Ortsteil Zell

besondere Qualitätsmaßstäbe anzulegen, um ein

Baugebiet mit Vorbildfunktion entstehen zu lassen.

Städtebauliche Qualität, hohe Anforderungen hin-

sichtlich der ökologischen Verträglichkeit und der 

Einsatz zeitgemäßer Technologien zur Energieein-

sparung bestimmten die Planungsvorgaben.

Betreuung der Umsetzung der abgestimmten

Planung und der Einhaltung des Passiv-

hausstandards durch den Gestaltungsbeirat

bis zur Baugenehmigung.

Das Projekt befindet sich in der Bau- und

Vermarktungsphase.

Besonders der Gestaltungsbeirat hat sich - zu-

nächst als Störfaktor für den Realisierungs-

prozess eingeschätzt - als wesentliche und akzep-

tierte Unterstützungsmöglichkeit für die Investoren

zur Realisierung eines hohen Baustandards (u.a.

Passivhäuser) bewährt.

Da sich das gesamte Gelände in städtischem

Eigentum befindet, erlaubt es der Stadt, sich den

erforderlichen Einfluss auf die Realisierung zu si-

chern und die Forderungen vor der endgültigen

Übereignung der Grundstücke in Verträgen abzu-

sichern.

Folgende Schritte von der Idee bis zur Realisierung

werden durchgeführt:

Ökologische Zielsetzung durch den Gemeinde-

rat

Städtebauliches Konzept und Grundlage für

die Erfüllung der ökologischen Zielsetzungen

durch einen städtebaulichen Ideenwettbewerb

Vertiefende Planungen, Gestaltrahmenplan zur

Präzisierung der Ziele für Städtebau und Archi-

tektur, Gutachten zur Vertiefung der Themen

Ökologie und Energie. 

Seite 43 



Leitfaden Klimaschutz und Stadtplanung Augsburg

Zweiter Meilenstein: Bereitstellung der Zertifi-

zierungsunterlagen

Passivhäuser im Sonnenfeld, Stadt Ulm

Weitere Meilensteine (im Interesse der Bau-

herrschaft) zur Realisierung der erarbeiteten

Qualitäten und Lösungen (Bauphase)

Weitere Empfehlungen aus dem erarbeiteten

Konzept:

Einrichtung einer „Projektgruppe Qualitäts-

sicherung Passivhausstandard“ zur Koordi-

nation der Qualitätssicherung zwischen den

Beteiligten und der Stadt, 

Weiterbildungsveranstaltungen für Planer

Mir ihrer Initiative für die Passivhaussiedlung im

Sonnenfeld, die als externes Projekt in die Welt-

ausstellung EXPO 2000 Hannover eingebunden

war, setzte die Stadt Ulm ein deutliches Zeichen

ihres Bestrebens um Klimaschutz, Ressourcen-

schonung und Nachhaltigkeit.

Bereitstellung von Beratungsleistungen

Insgesamt hat sich das Qualitätssicherungsver-

fahren in Kombination mit der vertraglichen Bin-

dung für alle Beteiligten als Unterstützungs-

möglichkeit zur Realisierung von „funktionie-

renden“ Passivhäusern bewährt.
Die Umsetzung der Idee, im zweiten Bauabschnitt

ein reines Passivhaus-Quartier zu errichten, erfor-

derte zunächst eine 

Energetische Optimierung der städtebaulichen

Situation, um für sämtliche Gebäude passiv-

haustaugliche Voraussetzungen zu erreichen.

Anschließend wurde die Passivhaus-

tauglichkeit mit Hilfe des Passivhaus

ProjektierungsPakets (Rechenwerkzeug PHPP

des Passivhaus Instituts Darmstadt) berechnet

und daraus

Empfehlungen für die privatrechtlichen Verträ-

ge abgeleitet.

Für den Ablauf der Qualitätssicherung während der

Planungs- und der Bauphase wurde ein Meilen-

steinplan empfohlen (die beiden ersten Meilen-

steine stehen primär im Interesse der Stadt): 

Erster Meilenstein: Nachweis der Passivhaus-

tauglichkeit des Entwurfs (Genehmigungs-

planung)
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Wohnbaugrundstück für eine ökologisch-

ökonomische Studiensiedlung Fasanerie, Stadt

München

ie Landeshauptstadt München hat das in ihrem

alreferates der Stadt

n

ftliche Kriterien der

und -bau-

ärmschutz, Sommerlicher Wärme-

schutz, Kompaktheit der Baukörper, Grad der

solaren Ausnutzung)

ung

Kau wertung der ökologischen

ents ind Bestandteil

ie in der Stadt Ulm durchgeführt, die-

Informationen unter:

http://www.muenchen.de/Rathaus/kom/immobilien

Energieverbrauch

Ökologische Wasserwirtschaft, Regen-

wassernutzung, Versicker

fangebot und die Be

Kriterien flossen gleichermaßen in die Vergabe-

cheidung ein. Die Standards s

der Kaufverträge. Ein Verstoß gegen den öko-

logischen Kriterienkatalog wird mit Vertragsstrafe

geahndet.

Für den Ablauf der Qualitätssicherung während

der Planungs- und der Bauphase wird ein Meilen-

steinplan w

ser ist ebenfalls Vertragsbestandteil.

D

Eigentum stehende Baugrundstück zur Bebauung

mit einer ökologischen Studiensiedlung veräußert.

Sie hat dazu ein zweistufiges Bieterverfahren nach

den Leitlinien für Ausschreibung und Bewerber-

auswahl bei der Vergabe städtischer Grundstücke

durchgeführt, die der Stadtrat mit Beschlüssen vom

18./24.11.1999 eingeführt hat.

Mir der Initiative des Kommun

/kaufverkauf/kvwohnen/schnepfenweg/146819/ind

ex.html

Weiterführende Literatur:

Esslingen am Neckar – SONNENSiedlung Egert

– V

München wird ein deutliches Zeichen ihres Bestre-

bens um Klimaschutz, Ressourcenschonung und

Nachhaltigkeit in Verbindung mit einer wirt-

schaftlichen Liegenschaftspolitik gesetzt. Folgende

ökologische Kriterien sind als Mindest-

anforderungen einzuhalten:

Gesellschaftliche Kriterie

Ökologische und gesellscha

Bauausführung und Bauerstellung

Baumaterialien: Massenbaustoffe

materialien

Bauweise (L

on der Idee zur Realisierung, Hrsg. 

adtmessungsamt

Esslingen am Neckar, 2005

Ene

lm, ebök 2002

Handbuch für 

olarStiftun

Stadtplanungs- und St

rgiekonzept – Neubaugebiet „Egert“ in

Esslingen am Neckar Ortsteil Zell, 

Tlübingen 2002

Konzept zur Absicherung des 

Passivhausstandards im Baugebiet

Sonnenfeld II in U
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Passivhäuser im Sonnenfeld –

Bauherren, ebök 2003

http://www.solarstiftung.de/www/S

g/Dienstleistungen/Informationen/Handbuch

.pdf
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11 Anhang: Exkurse

11.1 Städtebaulicher Entwurf

Exkurs: Wärmetechnische Standards in 

Deutschland

Die Bandbreite des Heizwärmebedarfs für Wohn-

gebäude zeigt Abb.1. Im Vergleich zum Durch-

schnittswert für die Bundesrepublik Deutschland

(Bestand) wird deutlich, dass die heute bereits tech-

nisch und wirtschaftlich sinnvollen Niedrigenergie-

häuser (NEH) und optimal gedämmte Altbauten bei

höherer Wohnqualität nur einen Bruchteil der Heiz-

wärme benötigen. Passivhäuser mit unter einem

Viertel des Heizwärmebedarfs von Niedrigener-

giehäusern sind heute bereits in großer Zahl reali-

siert.

Abb. 1 Spezifische Heizwärmebedarf verschiedener bau-
technischer Standards (Quelle: ebök)

Passiv- und Niedrigenergiehäuser sind Basis der

zentralen Energiekonzeption.

Niedrigenergiehäuser sind heute Stand der Tech-

nik. Mit Einführung der Energiesparverordnung

(EnEV) wird der bauliche Standard noch nicht er-

reicht. Bauliche Anforderungen NEH sind im För-

derprogramm der KfW Förderbank durch den Stan-

dard KfW60 und durch das RAL Gütesiegel „Qua-

litätsgeprüfte Niedrigenergiehäuser“ definiert. Op-

timierte Niedrigenergiehäuser erreichen einen

Heizwärmebedarf von 30 bis 50 kWh/(m²·a).

Passivhäuser sind die konsequente Weiter-

entwicklung des Niedrigenergiehauses mit einem

Jahresheizwärmebedarf von maximal

15 kWh/(m²·a) und einem Gesamtenergiebedarf

für Heizung; Warmwasser und Strom von ca. 

30 kWh/(m²·a). Dies entspricht dem Bedarf eines

sparsamen Haushaltes nur an Warmwasser und

Strom. Das Passivhaus nutzt konsequent die pas-

siven Energiequellen wie z.B. die eingestrahlte

Sonnenenergie und innere Wärmequelle aus und

das Wärmedämmkonzept geht qualitativ weit über 

den Standard der Niedrigenergiehäuser hinaus.

Bauliche Anforderungen sind im Förderprogramm

der KfW Förderbank und vom Passivhaus-Institut

in Darmstadt definiert.

Das könnte ein Beispiel für die energiegerechte Bebauung
sein: das größte Passivhaus - Bürogebäude „ENERGON“ in 
Ulm (Foto: ebök)
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Exkurs: Einfluss der Kompaktheit

Die städtebauliche Kompaktheit, d.h. die Vorgabe

kompakter Baukörper mit kleinem A/V-Verhältnis ist

einer der größten direkten Einflussfaktoren auf den

späteren Energiebedarf der Gebäude. Es handelt

sich um das städtebauliche Steuerungsinstrument

zur Senkung der Wärmeverluste von Gebäuden.

Je kleiner die Hüllfläche A im Verhältnis zum Ge-

bäudevolumen V, desto weniger Wärme verliert ein

Gebäude bei gleichem Dämmstandard. Der Heiz-

wärmebedarf sinkt mit geringerem A/V-Verhältnis

des Baukörpers.

Je größer das Gesamtvolumen eines Baukörpers,

desto kleiner und damit günstiger ist das erreichba-

re A/V-Verhältnis. Baukörper mit kleinen Volumina

stoßen dabei früher an Grenzwerte für die Gebäu-

deabmessungen, ab denen keine wesentlichen

Verbesserungen der Kompaktheit mehr erreicht

werden können als Baukörper mit großen Volumi-

na.

Quelle: Goretzki

Bezüg des A/V sind im Eigenheimbereich Re

eilen ab 5 WE vor freistehende

lich i-

henhausz n Einfami-

lienhäusern/Doppelhäusern zu bevorzugen. Im Ge-

schosswohnungsbau sind längere Gebäude vor

Punkthäusern zu bevorzugen, im Geschosswoh-

nungsbau vier- bis fünfgeschossige Gebäude (vgl.

auch Grafiken im Anhang).

Exkurs: Energierelevante Faktoren

Im Rahmen der Stadt- bzw. Siedlungsplanung

sind einige energierelevante Faktoren von der

Kommune direkt zu beeinflussen:

Bauliche und technische Faktoren sind über-

wiegend in der Objektplanungs- und Ausführungs-

phase zu beeinflussen, im Rahmen eines städte-

baulichen Gesamtkonzeptes kann jedoch von der

Ausführungsplanung bereits vorbereitet werden.

städtebauliche Kompaktheit

Stellung der Baukörper (Orientierung von

Fassaden-/Fensterflächen zur Sonne)

Dachformen und -ausrichtung (Optimale

Firstrichtung/Solaranlagen)

Anordnung der Baukörper (Vermeidung

gegenseitiger Verschattung)

Anordnung der Bepflanzung (Vermeidung der

Verschattung von Fa

Kommune die Einflussnahme auf die Objekt- und

ssaden)

Integration von städtebaulich relevanten As-

pekten von Versorgungseinrichtungen (z.B. 

Langzeitspeicher, Windpark etc.) 
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Exkurs: Einflüsse Solargewinne

Bei der Bilanzierung des Heizwärmebedarfs wird

ein Teil der Wärmeverluste durch Transmission

über die Gebäudehülle, durch die Wärmegewinne

über die Solareinstrahlung in die Fenster und durch

innere Lasten kompensiert.

Da bei der passiven Solarenergienutzung die Wär-

megewinne direkt am Ort der Gewinnung genutzt

und gespeichert werden, kann nur ein begrenztes

solares Wärmeangebot ausgenutzt werden, ein

Überangebot muss weggelüftet werden oder führt

zu Überwärmung. Der Glasflächenanteil kann des-

halb nicht unbegrenzt erhöht werden. Zusätzlich

steigt der Heizwärmebedarf ab einem bestimmten

Verglasungsanteil wieder an. Das Verhältnis zwi-

schen dem Solargewinn, der zur Substitution von

Heizwärme genutzt wird, und der insgesamt in den 

Raum eingestrahlten Solarenergie wird durch den

solaren Nutzungsgrad angegeben (Grad der sola-

ren Ausnutzung).

Quelle: Goretzki

Südorientierte Hauptfassaden weisen gegenüber

Ost-West-orientierten Hauptfassaden eine längere

Gesamtbesonnungsdauer in den Wintermonaten

und ein geringeres Überwärmungsrisiko in den

Sommermonaten auf. Im Sommer bedeutet Ost-

West-Orientierung besonders in den Nachmittags-

stunden ein hohes Überwärmungsrisiko: hier trifft 

die Nachmittagssonne auf die Westfassade unter 

einem steilen Winkel auf (die Energiedichte ist 

hoch), bei Südorientierung hingegen fällt durch

den hohen Sonnenstand um die Mittagszeit die

Sonne in einem flachen Winkel ein (geringe Ener-

giedichte).

Unverzichtbar ist die optimale Süd-Orientierung

für Passivhäuser (Süd  22,5°)

Unter dem Aspekt einer aktiven Solarenergie-

nutzung ist eine Ausrichtung möglichst vieler Ge-

bäude bzw. Dachflächen nach Südwest bis Süd-

(Süd  30°) zu empfehlen sowie eine Fost estset-

zung von Dachneigungen zwischen 30° und 55°

für alle südwest- bis südost-orientierten Dachflä-

n.che

Exkurs: Gebäude-Energiebilanz

der Bilanzierung eines GebäuBei des werden die 

W rmeverluste über die Gebäudehülle und durch

ung den Wärmegewinnen (solare Gewinne

innere Wärmegewinne durch Pe

ä

Lüft

und rsonen und

Geräteabwärme) gegenübergestellt. Die Differenz

auf der Gewinnseite muss durch Heizung ausge-

glichen werden.

EnergiebilanzEnergiebilanz

solare

Gewinne

innere

Gewinne

Wärmeverluste durch

Wand, Fenster

Wärmeverluste durch

Lüftung

Wärmebilanz des

Gebäudes

Aufwand für

Wärmeschutz

Heizbeitrag

Quelle: ebök

Die größten Verluste entstehen über die Gebäu-

dehülle, weshalb der Heizwärmebedarf in erster

Linie durch die energetische Qualität der Gebäu-

dehülle bestimmt wird. 
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Exkurs: Nutzung Erneuerbarer En Exkurs: Einflüsse Effiziente Versorgung

Nah- und Fernwärmenetze ermöglichen den Ein-

satz von hocheffizienten und umweltfreundlichen

Wärmeerzeugungssystemen auf Basis fossiler

Energieträger (z.B. Erdgas), wie z.B. Kraft-

Wärme-Kopplungs-Anlagen zur gleichzeitigen Er-

zeugung vo

ergien

Erneuerbare Energien sind zu Heizzwecken, zur 

Warmwasserbereitung oder zur Lüftung von Ge-

bäuden eingesetzte Solarenenergie (aktive Solar-

energienutzung mittels Solarkollektoren),

n Wärme und Strom. Außerdem sind

sie zukunftsoffen, denn sie bieten die langfristige

Voraussetzung auch für andere umweltfreundliche

Umwandlungssysteme, z.B. für eine solare Wär-

meversorgung mit Langzeitspeicher oder für den

Einsatz von Energieträgern wie Biogas oder Holz-

hackschnitzel.

Zentrale städtebauliche Einflussfaktoren auf die

Effizienz von Netzen sind die Bebauungsdichte

(=> Kompaktheit der Gebäude, viele Wohnein-

heiten pro Hausanschluss) und Abstand und Stel-

Foto: ebök

Umweltwärme (mit

lung der Gebäude zueinander (kurze Leitungs-

weg  der Unterverteilung). Auch kleine, verdich-e

tete Einfamilienhaus-, Doppelhaus odetels Wärmepumpen), Erdwärme

(oberflächennahe Geothermie, mittels Wärmepum-

pen), Tiefengeothermie (Geothermie ab 400 m

Bohrtiefe) und Biomasse (Holzhackschnitzel, Holz-

pellets mittels Verbrennung). 

r Reihen-

hausgebiete können sich für eine Nahwärme eig-

nen.

Foto: ebök

Kleine Einheiten, Insellösungen, können einenFoto: Hildebra tnd

A -nsatz für den stufenweisen Ausbau von einzel

nen Netzen bilden, die sich dann im Endausbau-

stadium eines ganzen Stadtteils sinnvoll mitein-

ander verknüpfen lassen.
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Exkurs: Primärenergiefaktor

Der Primärenergiefaktor gibt den Primär-

energieaufwand für die Bereitstellung des Energie-

trägers (z.B. Brennstoffe wie Heizöl, Erdgas, Holz,

oder Strom, Fern-, Nahwärme) wieder. Er berück-

sichtigt sowohl den Energieinhalt des Rohstoffes

als auch die zu seinem Transport und Weiterver-

arbeitung (vorgelagerte Prozesskette) bis zur Liefe-

rung an den Verbraucher aufgewendete Energie.

Primärenergieeinsatz

Wärmeversorgungssysteme

Quelle: ebök 
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12 Abkürzungsverzeichnis 

A/V-Verhältnis Verhältnis der Hüllflächen eines Gebäudes zu seinem Volumen (Maß für 

die Kompaktheit eines Gebäudes)

BauGB Baugesetzbuch

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

BHKW Blockheizkraftwerk 

B-Plan Bebauungsplan 

CO2 Kohlendioxid 

DH Doppelhaushälfte 

EFH Einfamilienhaus 

EnEV Energieeinsparverordnung

EW Einwohner 

GFZ Geschossflächenzahl

GRZ Grundflächenzahl 

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau

KfW40, KfW60 Standard der KfW zur Förderung energiesparender Gebäude (die Zahl 

steht für den maximalen Jahresprimärenergiebedarf je Quadratmeter 

Gebäudenutzfläche AN nach der EnEV) 

kWh Kilowattstunde

MFH Mehrfamilienhaus 

n50 Kennwert der Luftdichtheit (Austauschrate des Luftvolumens je Stunde, 

ermittelt durch einen Luftdichtheitstest bei 50 Pascal [Pa] 

Druckdifferenz)

NEH Niedrigenergiehaus 

RH Reihenhaus 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung

VEP Vorhaben- und Erschließungsplan

WE Wohneinheit
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Bielefeld 

  



Ihre Prämie 
Bares Geld für Ihr optimiertes Eigenheim 

 

Hier finden Sie alle Baumaßnahmen, 

die Ihnen Bonuspunkte einbringen. 

Zählen Sie die Punkte der von Ihnen 

angestrebten Maßnahmen zusammen. 

Die Prämie wird nach Fertigstellung 

Ihres Hauses ausgezahlt. 

Sie bekommen für: 

20 Punkte  1.500 € 

30 Punkte  2.000 € 

40 Punkte  2.500 € 

50 Punkte  3.000 € 

60 Punkte  3.500 € 

70 Punkte  4.000 € 

80 Punkte  4.500 € 
 
 

 

Maßnahmen 
1. Energetische Optimierung Bonuspunkte 

Gebäudestandard 

+ Bau eines KfW-Effizienzhauses 55 30 

+ Bau eines KfW-Effizienzhauses 40 

oder eines Passivhauses gemäß  Passivhausinstitut 50 
 

 

oder Einzelmaßnahmen 
(nur möglich, wenn keine Punkte für Gebäudestandard, siehe oben) 

+ Einbau von Fotovoltaikanlagen 

mindestens 2 kW peak installierter Leistung 10 

+ Einbau von Solarkollektoren gemäß EEWärmeG 2011 10 

+ Nutzung von Erdwärme gemäß  EEWärmeG 2011 10 

+ Einbau einer Pelletheizung 

oder eines Scheitholzvergaserkessels 10 

+ Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 10 

 
2. Verbrauchsoptimierung 

+ Regenwassernutzung für Garten und WC, 

Speichergröße mindestens  1.000 Liter/Person 10 

 
3. Regenwassermanagement 

+ Verwendung  von wasserdurchlässigen Belägen 

für alle Zufahrten, Stellplätze und Terrassen 10 

+ Gestaltung von Flachdächern als Gründach, 

Mindestgröße 10 m2 10 
 

 
Auszug aus der Broschüre: „Das Bonuspunktesystem“, 

herausgegeben von der Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidelberg 

 
 



Vortrag auf der 17. Internationalen Passivhaustagung 2013 in Frankfurt/Main 
 

 

Stadtentwicklung im Passivhausstandard – 
Heidelbergs neuer Stadtteil Bahnstadt wächst 
dynamisch. 
Teilaspekt: Qualitätsmanagementsystem für den 
Passivhausstadtteil Heidelberg-Bahnstadt 

 
 
 

Ralf Bermich und Robert Persch, 

Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie 

Verwaltungsgebäude Prinz Carl, Kornmarkt 1, D-69117 Heidelberg 

ralf.bermich@heidelberg.de ,  robert.persch@heidelberg.de 
 
 

1       Einleitung 
 

 

Mit der Entwicklung des weltweit größten Stadtteils, der flächendeckend und bei allen 

Gebäudetypen im Passivhausstandard realisiert werden soll [Bermich 2011], stellte sich bei 

den Verantwortlichen der Stadt sehr früh die Frage, ob und wie bei einem solchen Projekt 

die Einhaltung der Energieeffizienzkriterien qualitativ und quantitativ geprüft werden kann. 

Oder anders ausgedrückt, wie kann der Gemeinderatsbeschluss, einen ganzen Stadtteil in 

Passivhausqualität zu bauen, im Vorfeld und in der Bauphase geprüft und überwacht 

werden? Gerade bei einem solch großen Bauprojekt mit sehr unterschiedlichen Akteuren, 

haben nicht alle Investoren Erfahrungen beim Bau von Passivhäusern und setzen freiwillig 

den Schwerpunkt auf Energieeffizienz. Für die Stadt Heidelberg wäre es sicher am 

einfachsten gewesen, für das gesamte Gebiet einfach nach Passivhauskriterien zertifizierte 

Gebäude zu verlangen. Bei einer solchen Lösung besteht für den Bauherrn/Investor das 

Problem, Zertifizierer in ausreichender Zahl und mit genügend Kapazitäten zu finden. Die 

Zertifizierung verteuert das Bauvorhaben nicht unerheblich. Bei bestimmten 

Gebäudekategorien  liegen  keine  Erfahrungen  in  Bezug  auf  Zertifizierungskriterien  vor, 

diese  müssten  in  Zusammenarbeit  mit  dem  PHI  unter  Umständen  erst  zeitintensiv 

erarbeitet und ggf. erforscht und festgelegt werden. Hinzu kommt, dass die endgültige 

Zertifizierung in der Regel erst nach Fertigstellung des Gebäudes erfolgt. 

 
Für die Stadtverwaltung würde das bedeuten, dass bis zur endgültigen Fertigstellung des 

Gebäudes keine Prüfung erfolgt und das Gelingen des Passivhausstandard allein vom 

Willen und Kenntnisstand der Planer, Investoren und ausführenden Firmen sowie der 

Durchsetzungskraft eines für die Zertifizierung zugelassenen Energieberatungsbüros 

abhängt. 

 
Für die Stadt Heidelberg wurde also eine Lösung gesucht und letztlich gefunden, die zum 

Einen schon bei Beginn eines Bauprojektes die richtigen Impulse im Sinne einer Motivation 

mailto:ralf.bermich@heidelberg.de
mailto:robert.persch@heidelberg.de


ARBEITSGRUPPE XX Titel der Arbeitsgruppe, wird vom PHI eingefügt. 
 

 

in  Bezug  auf  die  Energieeffizienz  setzt,  zum  Anderen  aber  auch  eine  schrittweise 

Begleitung der Bauvorhaben von der Planung bis zur Ausführung ermöglicht. 

 
2       Verpflichtung: Friss oder stirb? 

 

 

Wie geht es einem Bürger, der verpflichtet wird, einen bestimmten Standard einzuhalten, 

also zum Beispiel sein Auto umzurüsten, um eine „teure“ grüne Umweltplakette zu erhalten, 

damit er auch in der Innenstadt von München, Stuttgart, Berlin oder Heidelberg fahren darf. 

Manch einer wird sich über die ökologische Verbesserung seines Autos freuen, die meisten 

werden dies jedoch als zusätzliche finanzielle und zeitliche Belastung sehen, besonders 

ärgerlich ist es sicher für Bürger, deren Auto technisch nicht mehr umrüstbar ist, für diese 

ist mit dem Kauf eines neuen Autos die finanzielle Belastung am höchsten. 

 
Ganz ähnlich mag es den Investoren in einem Baugebiet wie der Bahnstadt Heidelberg 

gehen. Durch die vertragliche Verpflichtung im Kaufvertrag, den Passivhausstandard 

einzuhalten, sind diese gehalten, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und einen neuen 

nicht bekannten und damit zeitaufwändigeren und kostenintensiveren Weg zu gehen. Hier 

ist die Motivation der Investoren ein wichtiger Bestandteil des Marketings. 

 

3       Motivation 
 

 

Im Rahmen der Marketingstrategie wird die Bahnstadt als besonders ökologischer Stadtteil 

gepriesen und das Image eines klimaneutralen ökologischen Stadtteils in Broschüren und 

Veranstaltungen aktiv aufgebaut. In Verkaufsgesprächen wird das Thema 

Passivhausstandard von den Käufern als ein sehr wichtiger Grund beim Kauf von 

Wohnungen in der Bahnstadt genannt. Die aktuelle Heidelberg – Studie 2012 zum Thema 

Klimaschutz in Heidelberg zeigt, dass die Bevölkerung von Heidelberg den Klimaschutz 

sehr hoch bewertet. Das Energiekonzept der Bahnstadt ist nach dieser Studie 60% der 

Bevölkerung bekannt. [Stadt Heidelberg 2012] 

 
Eine wichtige Motivation für alle Investoren, gerade in der Bahnstadt zu investieren, ist 

sicherlich, dass in aufstrebenden Ballungsgebieten, insbesondere im innerstädtischen 

Bereich, Wohnraum und Büros zur Zeit sehr gut vermarktbar sind, gleichzeitig sind die 

Zinsen sehr niedrig und in Heidelberg besteht eine hohe Kaufkraft. 

 
Zur weiteren Motivation bietet die Stadt Heidelberg für den Bau von Passivhäusern das 

Förderprogramm “Rationelle Energieverwendung“ an. Für den Bau von Wohnraum im 

Passivhausstandard wird ein Zuschuss von 50,- € pro m² Energiebezugsfläche ausgezahlt, 

maximal 5.000 € je Wohnung. 

 
Das positive ökologische Image des neuen Stadtteils und die finanzielle Unterstützung 

bringen es sicherlich mit sich, dass viele Investoren die Hürde „Energieeffizienz“ erst einmal 

akzeptieren und auch bereit sind, aktiv daran mitzuwirken. 
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Dennoch gibt es Vorbehalte gegen den „teuren“ Passivhausstandard sowie gegen die, die 

freie Planung einschränkende Vorgabe, Fernwärme nutzen zu müssen. Hier greift der erste 

wichtige Schritt des Qualitätsmanagementsystems, sehr frühzeitig Informations- und 

Beratungsgespräche zu führen, entsprechend der Verfahrensweise bei der Umsetzung der 

Energiekonzeption 2010 der Stadt Heidelberg [Stadt Heidelberg 2010]. 

 

4       Qualitätsmanagementsystem Bahnstadt 
 

 

Das Qualitätsmanagementsystem der Stadt Heidelberg orientiert sich an den Kriterien des 

Passivhausinstitutes zur Zertifizierung als "Qualitätsgeprüftes Passivhaus". 

 
Schritt 1: Beratung/Gespräche, Information, Abstimmung 

 

Sehr frühzeitig wird das Amt für Umwelt, Gewerbeaufsicht und Energie, im folgenden 

Umweltamt genannt, seitens des Stadtplanungsamtes bei den ersten Investoren- 

Gesprächen mit eingebunden und die Investoren zu allen Vorgaben zur Energieeffizienz 

informiert. Dabei können erste Fragen bereits sehr frühzeitig diskutiert werden. Hierbei geht 

es immer wieder um den Gemeinderatsbeschluss und die damit verbundene Verpflichtung, 

Passivhausstandard zu bauen und die Möglichkeit von diesem Standard aus technischen 

oder wirtschaftlichen Gründen abzuweichen. Es geht um notwendige und sinnvolle 

Auslegung von Lüftungsanlagen und den optimalen Wärmebereitstellungsgrad. Es geht 

darum, den Investor dazu zu bringen, eine erste PHPP-Berechnung bzw. Vorprojektierung 

in Auftrag zu geben und anhand der ersten Ergebnisse diese konzeptionell zu diskutieren. 

 
Für das erste Bauprojekt, einen sehr großen Baumarkt, zeigte die 

Passivhausvorprojektierung,  dass  das  Einhalten  der  passivhausüblichen  U-Werte  im 

Bereich von 0,15 W/m² K bzw. von 0,85 W/m² K bei Fenstern nicht unbedingt zwingend 

erforderlich ist und bei solch großen Gebäuden ggf. Abweichungen denkbar sind. Es konnte 

aufgezeigt werden, wie wichtig die Luftdichtigkeit des Gebäudes in Bezug auf den 

Heizwärmebedarf ist und gegenüber der ursprünglichen Planung wurden hier 

Optimierungsvorschläge diskutiert. Auch das Thema Blower-Door-Test für große Hallen 

wurde diskutiert und recherchiert. 

 
Für das kombinierte Büro und Laborgebäude Skylabs konnten die Passivhauskriterien nicht 

eins zu eins übernommen werden. Durch den hohen Anteil an Laboren steigen die 

Anforderungen an den Luftaustausch um ein Vielfaches, gleichzeitig können für Labore nur 

Wärmetauscher als Kreislaufverbundsystem genutzt werden, um eine Kontamination der 

Raumluft auszuschließen. Es wurde nach intensiver Diskussion geklärt, dass die 

Gebäudehülle in Passivhausqualität erstellt wird und für die Berechnung mit einer für 

Büronutzung üblichen Auslegung der Lüftungsanlage der Passivhausnachweis zu führen 

ist. 

 
Bei der Planung eines Hotels der Kette B&B konnte durch die PHPP Berechnung gezeigt 

werden, dass hier auf den Einbau einer Wärmerückgewinnung verzichtet werden kann. 
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Schritt 2: Bauantrag: PHPP-Nachweis als Kriterium der Baugenehmigung 
 

Nach der ersten Energiekonzeptabstimmung ist der zweite Schritt des QM-System die 
Verknüpfung der städtebaulichen Forderung des Passivhausstandards mit der 
baurechtlichen Genehmigung. Im Genehmigungsverfahren wird entsprechend Tabelle 1 
verfahren. 

 
A.1 Heizwärmebedarf ≤ 15 kWh/(m²a) 

Zentrale Daten sind 
- U-Werte der opaken Bauteile 
- Fenster: Ug / Uf / Uw / g / Ψ-Glasrand 
- interne Wärmequellen (IWQ) 
- Energiebezugsfläche 
Die Plausibilität wird überprüft; Belege werden erst zur Baufreigabe erforderlich, 
siehe B.1 

A.2 Luftdichtigkeit 
Belege werden erst zur Baufreigabe erforderlich, 

A.3 Drucktestluftwechsel 
Der Ansatz muss plausibel sein; Belege werden erst im Bauablauf erforderlich 

A.4 Primärenergie - (PE) - Kennwert ≤ 120 kWh/(m²a) 
Zentrale Daten sind die Ansätze zum Strom- und Hilfsstrombedarf und zur 
Warmwasserbereitung. Die Plausibilität wird überprüft. 

A.5 Wärmebrücken bezüglich 
- Außenluft, Perimeter, Bodenplatte, Fenstereinbau, Dach 
An Hand der Pläne wird die „Regel vom breiten Stift“ geprüft, d.h. mit einem Stift der 
maßstäblichen Dämmdicke von 240 mm kann die dämmende Hülle durchfahren 
werden. 
Weitere Belege werden zur Baufreigabe erforderlich 

A.6 Lüftungsanlage mit Wärmebereitstellungsgrad ≥80% (DIBT abzüglich 12 
Prozentpunkte), alternativ Berechnung nach Formel PHI mit 
Herstellertemperaturdaten ohne Berücksichtigung der Ventilatorleistung sowie 
stromsparenden Antrieben (spez. Stromverbrauch 0,45 Wh/m³) 
In diesem Planungsstadium wird eine kurze Beschreibung, ein Lüftungsschema und 
die Auslegung der Lüftungsanlage erwartet und die Plausibilität des PHPP geprüft. 
Weitere Belege werden zur Baufreigabe erforderlich 

A.7 Nutzkälte ≤ 10 kWh/(m²a) (* ) 
Die Plausibilität wird überprüft; Belege werden erst zur Baufreigabe erforderlich, Die 
Grenzwerte können in Einzelfällen, in denen nutzungsbedingt zwingend sehr hohe 
interne Wärmelasten auftreten, in Rücksprache mit dem Umweltamt auch 
überschritten werden. Ein Nachweis der effizienten Nutzung elektrischer Energie ist 
dafür erforderlich. 

A Datengrundlage zum Bauantrag 

A.i Vollständige PHPP Berechnung als Excel Datei. Die Berechnungen müssen 
entsprechend des Planungsfortschritts aktualisiert werden. 

A.ii Entwurfspläne, möglichst in digitaler Form (PDF) 

A.iii Weitere Unterlagen auf Anfrage. 
 

Tabelle 1; Übersicht QM-System Bahnstadt Bauantragsverfahren 
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Im Bauantragsverfahren wird eine PHPP Berechnung mit aktuellen Plänen gefordert. Erst 
nach Vorlage aller Unterlagen beginnt die Bearbeitungsfrist in der Regel 8 Wochen bis zur 
Baugenehmigung. Das PHPP wird auf rechnerische Richtigkeit und Plausibilität der 
Annahmen überprüft. Die eigentliche Prüfung der PHPP´s wird durch die regionale 
Klimaschutzagentur KliBA gGmbH, im folgenden KliBA genannt, durchgeführt. In 
Zweifelsfällen nimmt das  Umweltamt oder die KliBA Kontakt mit den Planern auf, um die 
Punkte möglichst früh zu klären. Folgende Kriterien werden betrachtet: 
Von der KliBA wird nach positiver Prüfung ein Prüfbericht vorgelegt mit dem Hinweis, dass 
eine Baugenehmigung in Bezug auf das Energiekonzept erteilt werden kann. Bei 
relevanten Unstimmigkeiten oder Plausibilitätsproblemen wird die Baugenehmigung 
verweigert, wenn der Bauvorhabenträger diese Punkte nicht ausräumen kann. Aber auch 
hier gilt, bevor ein Negativbescheid raus geht, versucht die Stadt eine einvernehmliche 
Lösung mit dem Bauvorhabenträger zu erreichen. 

 
Schritt 3: Baufreigabe, Detail-Nachweis als Kriterium zur Baufreigabe 

 

Verschiedene pauschale Ansätze müssen im weiteren Planungsprozess konkretisiert 
werden, so dass technische Daten und Rechenansätze im PHPP ergänzt werden können. 
Die bei der Baugenehmigung noch fehlenden Unterlagen, wie z.B. Luftdichtigkeitskonzept 
und Berechnung von relevanten Wärmebrücken müssen nun vorgelegt werden. In 
Zweifelsfällen nimmt das Umweltamt oder die KliBA Kontakt mit den Planern auf, um die 
Punkte möglichst früh zu klären. Die Prüfung erfolgt analog dem Schema (Tabelle 1) bei 
der Baugenehmigung. Bei gravierenden Mängeln der Planung und/oder Nichtvorlage 
wichtiger Unterlagen kann die Baufreigabe verzögert werden. Aber auch hier gilt, bevor ein 
Negativbescheid raus geht, versucht die Stadt eine einvernehmliche Lösung mit dem 
Bauvorhabenträger zu erreichen. 

 
Schritt 4: Baubegleitung, Baustellendokumentation 

 

Nach dem Abschluss der Ausschreibungsphase liegen Produktunterlagen und technische 
Datenblätter vor. In Absprache mit den Planern werden Begehungen der Baustelle 
durchgeführt. Dabei werden kritische Details in einer Bauphase begutachtet, in der noch 
Einfluss genommen werden kann. Begutachtet werden die Dämmung der Bodenplatte, die 
Art der Fenster und die Fensteranschlüsse, die Außenwanddämmung, die Dachdämmung 
und alle wärmebrückenrelevante Anschlussdetails. Es erfolgt eine Dokumentation der 
Dämmstoffe in Bezug auf Wärmeleitfähigkeit und Dicke, sowie eine Bilddokumentation des 
Bauablaufs. Zur Baustellendokumentation gehört selbstverständlich auch das Ergebnis des 
Blower-Door-Tests. Auch hier gilt der Grundsatz, dass die Stadt und die KliBA als Partner 
und Unterstützer der Planer auftreten und nicht als Kontrolleure. Die Zusammenarbeit mit 
den Bauleitern vor Ort kann in der Regel als sehr kooperativ bezeichnet werden. 

 
Schritt 5: Aktualisiertes PHPP nach Fertigstellung 

 

Bei der Fertigstellung des Gebäudes sind alle Unterlagen, Protokolle und Belege zu 
vervollständigen und eine abschließende PHPP-Berechnung mit allen Änderungen 
vorzulegen. Eine abschließende Prüfung des PHPP erfolgt durch die KliBA und wird als 
Grundlage für die rechtliche Bauabnahme durch das Baurechtsamt verwendet. 

 
Schritt 6: Förderung/Vertragsstrafe 

 

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens, positiver Abnahme und Vorlage aller Unterlagen 
kann es nun zur Auszahlung des städtischen Zuschusses gem. Förderprogramm 
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„Rationelle Energieverwendung“ kommen. Die ersten Zahlungen in Höhe von mehr als 
500.000 € für einen Baublock wurden bereits in 2012 getätigt. Für Gewerbegebäude gibt es 
keine städtische Förderung, allerdings wird hier in der Regel eine Vertragsstrafe in der 
Größenordnung von 100 €/m² BGF vereinbart, um sicherzustellen, dass der 
Passivhausstandard auch hier umgesetzt wird. Die Kosten für die Qualitätssicherung in der 
Bahnstadt liegen nach jetzigen Erfahrungen im Bereich von 0,5 €/m² Energiebezugsfläche 
und damit nur bei etwa 1% der städtischen Passivhausförderung von 50 €/m². 

 
Schritt 7: Monitoring 

 

Der tatsächliche Energieverbrauch in der Bahnstadt soll zukünftig in Kooperation mit den 
Stadtwerken Heidelberg und dem PHI im Rahmen des geförderten Projekt „Passreg“ mit 
einem Monitoring versehen werden. Hierbei wird der Gesamtverbrauch der einzelnen 
Baublocks bewertet. 

 

5 Zusammenfassung 
 

 

Die sieben Schritte des Heidelberger Qualitätsmanagementsystems haben sich für den 
Nullemissionsstadtteil Bahnstadt Heidelberg bisher sehr gut bewährt. 
Durch die Kopplung der Forderungen, aus dem, vom Gemeinderat beschlossenen, 
Energiekonzept Bahnstadt [ebök 2007] mit dem baurechtlichen Genehmigungsverfahren 
und der Verknüpfung aus Beratungs-, Informations- und Motivationsgesprächen mit 
Bauherren und Planern sowie der guten Zusammenarbeit zwischen EGH, Umweltamt, 
KliBA, Stadtplanungsamt und Baurechtsamt ist auch die weitere Entwicklung der Bahnstadt 
gesichert. Das Verfahren ist prinzipiell übertragbar auf andere Kommunen mit ähnlichen 
nachhaltigen Zielen. 
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Heidelberg, Musterdurchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Auszug) 
 

§ 4 
Umweltbelange 

 
(1) Die VT verpflichtet sich, den Passivhausstandard einzuhalten und wird die diesbezüglichen 

Planungen vor Bauantragstellung mit der Stadt abstimmen Ein rechnerischer Nachweis des 
Passivhausstandards ist zusammen mit den Bauplänen, dem Wärmebrückennachweis und 
dem Luftdichtigkeitskonzept mit den Baugenehmigungsunterlagen einzureichen. Grundlage 
für die Berechnung ist das Passivhaus Projektierungs Paket (PHPP). Die Luftdichtigkeit der er-
richteten Gebäude ist mit einem Blower-Door-Test nachzuweisen.  
Mindestkriterien sind hierbei:  

 Heizenergiekennwert von < = 15 kWh/m² a  

 Primärenergiekennwert einschl. Kühlung  <= 120 kWh/m² a 
 

(2) Die Wärmeversorgung ist durch Fernwärme herzustellen. Falls für spezielle Nutzungen, wie z. 
B. Saunabeheizung, das durch die Fernwärme bereitgestellte Temperaturniveau nicht aus-
reicht, kann für diese Anwendungen in Abstimmung mit der Stadt ein anderer Energieträger 
zur Wärmeerzeugung genutzt werden.  
 

(3) Der Energieverbrauch und der Wasserverbrauch sind in allen Planungsschritten im Sinne einer 
integralen Planung, also einer Vernetzung der Gewerke zu berücksichtigen und zu minimie-
ren. 
 

(4) Das Energiekonzept wird vor Einreichung des Bauantrages insgesamt mit der Stadt (Amt für 
Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie) abgestimmt. 
 

(5) Die Flachdachflächen sind nach den Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu 
begrünen und dauerhaft zu unterhalten. Der Einsatz von Photovoltaik- und/oder solarthermi-
schen Anlagen ist entsprechend der Hinweise des Amtes für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht 
und Energie zur extensiven Dachbegrünung in Heidelberg zulässig 
 

(6) Die VT wird die Stellplätze und Zufahrten mit den im Freiflächenplan (Anlage 1.4) und dessen 
Erläuterung festgelegten Materialien herstellen.  
 

(7) Die VT wird die Stellplatzflächen mit Bäumen gemäß den Festsetzungen im vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan überstellen. Die Pflanzflächen sind auch unter den Bäumen flächende-
ckend zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. Abgängige Pflanzen sind entsprechend zu 
ersetzen.  
 

(8) Die Begrenzung des solaren Energieeintrags für den sommerlichen Wärmeschutz muss nach 
DIN 4108-2 oder mit Hilfe genauerer, ingenieurmäßiger Berechnungsverfahren durch die VT 
qualifiziert nachgewiesen werden.  

 
 

§ 8 
Vertragsstrafen 

 

Für den Fall, dass die im Vorhaben- und Erschließungsplan, im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
oder in diesem Vertrag vereinbarten Maßnahmen nicht oder nicht in der vorgesehenen Art und Wei-
se umgesetzt werden, werden folgende Vertragsstrafen vereinbart: 

 
a. Wird der Passivhausstandard nicht umgesetzt, schuldet die VT eine Vertragsstrafe von 

…………€ je Quadratmeter Bruttogeschoßfläche. 
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Vor 40 Jahren

Erste Weltklimakonferenz in Genf

Die Vorstellung eines menschengemachten Klimawandels war nicht weit verbreitet, als
am 12. Februar 1979 Delegierte in Genf zur ersten Weltklimakonferenz zusammenkamen.
Das Bestreben einiger besorgter Wissenschaftler brachte den Anstoß für ein
Weltklimaprogramm – nicht aber die erhofften Erfolge.

Von Monika Seynsche
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Als Resultat der ersten Weltklimakonferenz wurde 1979 die UN-Umweltschutz-Akte unterzeichnet (dpa / Keystone )

Der Winter 1978/79 war kalt in Europa, Norddeutschland versank im Schneechaos: Stürme tobten,
meterhohe Schneeverwehungen blockierten Straßen und Eisenbahntrassen, Stromleitungen
brachen unter der Last des Schnees zusammen und viele Ortschaften waren von der Außenwelt
abgeschnitten.

Die Vorstellung, der Mensch könne für eine Erwärmung des Klimas verantwortlich sein, klang in
den Ohren der meisten Menschen absurd. Dementsprechend gering war das Interesse an einer
Konferenz zum Klimawandel, erinnert sich der emeritierte Klimaforscher Atsumu Ohmura von der
Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich.

„Viele Amerikaner wollten gar nicht erst hinfahren, weil sie das Thema für unwichtig hielten. Und
auch mein ehemaliger Professor wurde nur als Teil der japanischen Delegation nach Genf
geschickt, weil er emeritiert war und nichts anderes zu tun hatte. Der Hintergrund dieser
Konferenz war also sehr bescheiden.“

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.deutschlandfunk.de/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Schaffung eines Weltklimaprogramms

Immerhin kamen Wissenschaftler, Politiker und Behördenvertreter aus 53 Nationen am 12. Februar
1979 in Genf zur ersten Weltklimakonferenz zusammen.

Eingeladen hatte die Weltmeteorologieorganisation auf Bestreben einiger besorgter
Wissenschaftler. Die hatten in ihren Klimamodellen und -beobachtungen immer deutlichere
Hinweise darauf gesehen, dass sich das Klima erwärmt – durch den zunehmenden Anteil von
Kohlendioxid in der Atmosphäre.

Die Delegierten beschlossen die Schaffung eines Weltklimaprogramms. In dessen Rahmen werden
seitdem das Klima und seine Veränderungen untersucht. Strukturen wurden geschaffen zum
Datenaustausch, Messnetze aufgebaut und Klimamodelle verbessert.

Außerdem wurde die Gründung des Weltklimarates IPCC angestoßen, in dem Forscher aus der
ganzen Welt seit 1988 den jeweils neuesten Stand der Klimaforschung zusammentragen und
bewerten.

Mehr CO2-Emissionen trotz Au�klärungsarbeit

Nicht nur für Atsumu Ohmura, auch für den Vizepräsidenten des Deutschen Wetterdienstes, Paul
Becker, waren die Konferenz von 1979 und ihre Ergebnisse sehr erfolgreich.

„Ich denke, das hat schon sehr viel gebracht. Zum einen ging es ja darum, Verständnis zu wecken,
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was passiert da eigentlich. Das hat man geschafft, indem man sich die Vergangenheit angeguckt
hat, indem man Klimaprojektionen geschaffen hat, mit denen man weit in die Zukunft schauen
kann, bis zu 200 Jahre ja weit in die Zukunft schauen kann, es hat dazu geführt, dass sich eine
große wissenschaftliche Community gebildet hat, die damit arbeitet.“

Trotz aller wissenschaftlicher Au�klärungsarbeit allerdings sind die menschengemachten
Kohlendioxidemissionen in den folgenden Jahrzehnten immer weiter angestiegen. 2018 war ein
neues Rekordjahr.

Gleichzeitig ist die globale Jahresmitteltemperatur gestiegen – um ein Grad seit Beginn der
Wetteraufzeichnungen Ende des 19. Jahrhunderts. Und dieser Anstieg hat sich in den letzten 40
Jahren sogar noch beschleunigt. Der Meeresspiegel wiederum ist  – global gemittelt – seit Beginn
des 20. Jahrhunderts um etwa 20 cm angestiegen, in einigen Weltregionen schwächer, in anderen
deutlich stärker.

Dichtbesiedelte Küstenregionen besonders bedroht

„Wir müssen von dem Verstehen zu einem absolut verstärkten Handeln kommen, was die
Treibhausgasemissionen angeht – weg von den fossilen Brennstoffen, mehr hin zu den
regenerativen oder wenigstens, wenn es denn geht, hin zum Erdgas. Also der Weg ist klar, aber er
wird im Moment, und da muss man ja über die ganze Welt reden, nicht energisch genug
vorangetrieben.“

Sinken die Treibhausgasemissionen nicht bald, steuert die Menschheit auf eine drei bis vier Grad
wärmere Welt zu. Dürresommer wie 2018 könnten dann zur Normalität werden, immer stärkere
Hitzewellen würden das Gesundheitssystem belasten, extreme Regenfälle könnten überall in
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Deutschland zu Über�lutungen führen. Und andere Weltregionen würde es noch wesentlich härter
treffen. Gerade die dichtbesiedelten Küstenregionen sind bedroht.

„Es bleibt nicht mehr viel Zeit“

„Ein wirklich wichtiges Problem ist, dass die absoluten Kohlendioxidemissionen ab 2030 anfangen
müssen zu sinken. Tun sie das nicht, wird sich die Erwärmung des antarktischen Eispanzers nicht
mehr umkehren lassen. Dieses Eis entspricht 67 Metern Meeresspiegelanstieg! Nun wird es
natürlich nicht alles auf einmal in den Ozean gelangen. Aber gegen Ende des Jahrhunderts könnte
allein die Antarktis schon für einen zusätzlichen halben Meter Meeresspiegelanstieg sorgen. Und
das Klima wird sich auch im nächsten Jahrhundert weiter erwärmen. Wir müssen also absolut
sicher sein, dass die Treibhausgasemissionen ab 2030 sinken. Da bleibt uns nicht mehr viel Zeit.“

Im Februar 1979 verabschiedeten die Delegierten eine Deklaration. Darin heißt es: „Die Nationen
der Welt müssen alles dafür tun, einen menschengemachten Wandel des Klimas zu verhindern, der
das Wohlbe�inden der Menschheit gefährden könnte.“

Mehr zum Thema

Nachtreffen zur Weltklimakonferenz Lösungen für drängende Probleme gesucht

Ende der Weltklimakonferenz Ein kleiner Schritt voran

Entwicklungsländer auf der Weltklimakonferenz „Anpassungsfonds wird zur Verhandlungsmasse“
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1. Einleitung 

Der Schutz des Klimas ist eine große, globale Herausforderung. Seit Beginn der In-
dustrialisierung ist der Ausstoß insbesondere von Kohlendioxid (CO2) in die Erdat-
mosphäre konstant angestiegen. Es muss rasch und entschlossen gehandelt wer-
den, um den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich zu begrenzen. 
Nur wenn dies gelingt, kann die biologische Anpassungsfähigkeit des Planeten und 
die Lebengrundlage von Millionen Menschen erhalten werden. Auch bei wirtschaftli-
cher Betrachtung gilt: Je höher der Temperaturanstieg ist, desto erheblicher sind die 
Kosten für Klimaschäden sowie die erforderlichen Anpassungskosten an den Klima-
wandel, die bei weitem die Vermeidungskosten übersteigen. 

Deshalb haben sich auf der Weltklimakonferenz 2015 in Paris 197 Staaten dazu ver-
pflichtet, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C zu be-
grenzen sowie spätestens in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts weltweit Treibhaus-
gasneutralität zu erreichen.  

Deutschland hat sich gemeinsam mit seinen europäischen Partnern auf ein Verfah-
ren geeinigt, in Europa den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 
40 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Dazu wurden verbindliche europäische 
Ziele sowie daraus abgeleitet nationale Ziele vereinbart, die bis 2030 erreicht werden 
müssen. Deutschland hat sich auf dem UN-Klimaschutzgipfel in New York dazu be-
kannt, Treibhausgasneutralität bis 2050 als langfristiges Ziel zu verfolgen. Deutsch-
land setzt sich deshalb mit den meisten Mitgliedsstaaten für das Ziel der Treibhaus-
gasneutralität bis 2050 in Europa ein.  

Diese Herausforderung bis 2030 als Zwischenziel und 2050 als maßgeblichen Hori-
zont bedeuten einen Wandel in unserer Lebens- und Wirtschaftsweise. Die Bundes-
regierung sieht in entschlossenem und gemeinsamem Handeln mit den richtigen Prä-
missen große Chancen für den Wirtschafts-, Innovations- und Beschäftigungsstand-
ort Deutschland. Unternehmen sollen sich frühzeitig auf die Herausforderungen ein-
stellen und die Chancen für Innovation und klimafreundliches Wachstum ergreifen 
können. Und die Bürgerinnen und Bürger sollen Möglichkeiten erhalten, sich klima-
freundlich zu verhalten. 

Um die EU-Reduktionsziele für große Emittenten aus den Sektoren Industrie und 
Energie sowie den EU-Flugverkehr gemeinsam zu erreichen, wurde bereits 2005 in 
der EU ein Emissionshandelssystem (ETS) eingerichtet. Damit werden EU-weit die 
Emissionen aus diesen Bereichen bis 2030 um 43 Prozent gegenüber 2005 redu-
ziert. Die EU ist mit diesen Anstrengungen nicht allein. Weltweit wurde bereits eine 
Vielzahl solcher Emissionshandelssysteme etabliert. 

Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen in den übrigen Sektoren Verkehr, Ge-
bäude, Industrie (soweit nicht Teil des ETS), Landwirtschaft und Abfall (sog. Non-
ETS-Bereich) liegt in der Verantwortung der Mitgliedstaaten, die sich im Rahmen der 
EU-Klimaschutzverordnung verpflichtet haben, definierte Jahresbudgets für den CO2-
Ausstoß einzuhalten. Deutschland hat sich verpflichtet, seine Emissionen im Non-
ETS-Bereich bis 2030 um 38 Prozent gegenüber 2005 zu mindern. Die Einhaltung 
der Einsparziele ist für jedes einzelne Jahr verbindlich: Erreicht ein Mitgliedsstaat die 
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Ziele nicht, muss er für entsprechende CO2-Emissionszuweisungen durch Zukauf 
von anderen Mitgliedsstaaten sorgen.  

Deutschland hat bereits umfangreiche Maßnahmen im Klimaschutz ergriffen. Zur Er-
reichung der notwendigen CO2-Einsparung sind jedoch weitere nationale Anstren-
gungen notwendig. Diese sind bereits im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung 
angelegt und werden jetzt durch das Klimaschutzprogramm 2030 konkretisiert und 
noch in diesem Jahr gesetzlich umgesetzt.  

Die Bundesregierung hat im Klimaschutzplan 2050 für die notwendige Emissionsmin-
derung Sektorziele festgelegt. Dies folgt aus der Überzeugung, dass die Zielerrei-
chung nur dann realistisch möglich ist, wenn in allen Bereichen gehandelt wird. 
Gleichzeitig gilt das ökonomische Prinzip, dass die Ziele dann am kostengünstigsten 
erreicht werden, wenn sie sektorübergreifend realisiert werden können. Daher verbin-
det das Klimaschutzprogramm 2030 sektorbezogene und übergreifende Maßnah-
men.  

Auch andere EU-Mitgliedsstaaten strengen sich an, ihre jeweiligen Ziele zu errei-
chen. In zahlreichen Mitgliedsstaaten wurden Maßnahmenbündel zur Minderung von 
Treibhausgasen in den verschiedenen Sektoren eingeführt. 11 Mitgliedstaaten haben 
auch eine CO2-Bepreisung im Non-ETS-Bereich eingeführt. 

Wenn Deutschland seine Anstrengungen im Klimaschutz jetzt verstärkt, ist es inter-
national und europäisch in guter Gesellschaft. Im Hinblick auf den für nächstes Jahr 
im Übereinkommen von Paris vereinbarten Überprüfungsprozess werden weltweit 
zunehmende Anstrengungen zur Einhaltung der Klimaschutzziele unternommen. Das 
ist wichtig, weil die globale Erderwärmung nur gemeinsam aufgehalten werden kann.  

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist das Klimaschutzprogramm 2030 für Deutschland 
daher nicht nur sinnvoll, um höhere Schadens- und Anpassungskosten und den dro-
henden notwendigen Zukauf von Emissionszuweisungen aus dem Ausland bei Ziel-
verfehlung zu vermeiden. Es ist auch deshalb geboten, weil es sowohl durch direkte 
Förderung von Forschung und Entwicklung als auch durch Marktanreize dazu bei-
trägt, dass Deutschland seine Stellung als innovativer Leitanbieter und Leitmarkt für 
klimafreundliche Technologien ausbaut und damit ein positiver Impuls für Wachstum 
und Wohlstand gesetzt wird. CO2-neutrale Technologien „made in Germany“ werden 
einen wichtigen Beitrag für den weltweiten Klimaschutz liefern und Deutschlands Ex-
portkraft als Spitzentechnologieland weiter stärken.  

Neben der Steigerung der Energieeffizienz ist ein wesentliches Element für die Errei-
chung der Klimaziele im Non-ETS-Bereich die zunehmende Elektrifizierung. Daher 
sind Fortschritte bei der klimafreundlichen Erzeugung von Erneuerbarem Strom, der 
2030 einen Anteil von 65 Prozent am Bruttostromverbrauch ausmachen soll, ebenso 
von großer Bedeutung wie die Entwicklung des Strompreises im Vergleich zu fossilen 
Energieträgern. 

Der Leitgedanke der Bundesregierung bei diesem Programm ist es, als führendes In-
dustrieland die Einhaltung der Klimaschutzziele zum Erhalt unserer natürlichen Le-
bensgrundlagen wirtschaftlich nachhaltig und sozial ausgewogen auszugestalten, 
zum Nutzen unserer Gesellschaft und als fairer Partner in der Welt. 
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Das Kabinett hat am 2. Oktober 2019 einen Ergänzungshaushalt 2020 mit einem Wirt-
schaftsplan des Energie- und Klimafonds (EKF) 2020-2023 beschlossen, der die Fi-
nanzierung der Klimaschutz-Maßnahmen aus dem Eckpunkte-Papier des Klimakabi-
netts vorsieht. Die jeweils federführenden Bundesressorts werden die erforderlichen 
finanziellen Mittel zur Umsetzung dieser Maßnahmen bei zukünftigen Haushaltsauf-
stellungen einbringen.  

2. Politischer Rahmen 

Mit ihrer Klimapolitik bringt die Bundesregierung Veränderungsprozesse in Wirtschaft 
und Gesellschaft voran, die zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung 
an seine Folgen notwendig sind. Dabei agiert sie vorausschauend und vorsorgend, 
um die für Mensch und Umwelt bedrohlichen Folgen des Klimawandels sowie Struk-
turbrüche in einzelnen Regionen oder Branchen zu vermeiden bzw. zu begrenzen.  

Die deutsche Klimapolitik berücksichtigt Wechselwirkungen mit Megatrends wie der 
Digitalisierung, deren Potenziale für den Klimaschutz genutzt und deren ökologische 
Risiken begrenzt werden müssen, dem demografischen Wandel sowie den global zu-
nehmenden Flucht- und Migrationsbewegungen. Diese wirken wesentlich auf die Si-
cherung von Arbeitsplätzen in Deutschland. Klimaschutz und Digitalisierung sind der 
Motor großer Veränderungen in unserer Volkswirtschaft. Ganze Industrien werden 
sich grundlegend wandeln. Wir werden dafür sorgen, dass mit diesen Veränderun-
gen kein Abbau von sozialen Errungenschaften und Standards einhergehen. Bisher 
hängen viele gute bezahlte und tarifgebundene Arbeitsplätze in Deutschland am Ver-
brennungsmotor, den Zulieferern und an der konventionellen Energiewirtschaft. Gute 
Arbeit in Deutschland und Europa muss auch in einer neuen Technologie- und In-
dustriewelt gewährleistet sein. Regionen, die besonders vom Strukturwandel betrof-
fen sind, werden wir weiter aktiv unterstützen. Darüber hinaus gilt es, die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in einer sich wandelnden Welt aufrecht zu 
erhalten.  

Sie setzt die unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, dem Kyoto-
Protokoll und dem Pariser Klimaschutzübereinkommen getroffenen Beschlüsse und 
die EU-weiten Regelungen wie z. B. die Emissionshandelsrichtlinie und die Klima-
schutzverordnung (Effort Sharing in den Nicht-Emissionshandelssektoren) national 
um.  

Das nationale Regierungshandeln – die Governance – für Klimaschutz setzt dabei 
auf weitgehende Beteiligung und Berücksichtigung möglichst vieler Perspektiven und 
Interessen. Die in diesem Programm enthaltenen Maßnahmen wurden vorab auf ihre 
möglichen Folgen abgeschätzt. Die Umsetzung des beschlossenen Programms und 
die durch seine Maßnahmen erzielten Minderungswirkungen werden mithilfe der seit 
2015 etablierten jährlichen Klimaschutzberichte kontinuierlich begleitet, sodass die 
Bundesregierung den Bedarf für ein ggf. notwendiges Nachsteuern rasch erkennen 
und entsprechend handeln kann. Durch die vorgesehenen Mechanismen wird das 
Monitoring der tatsächlichen Treibhausgasminderung zu einem wichtigen Hebel im 
lernenden Prozess, wie er im Klimaschutzplan 2050 verankert ist.  
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Nationales Handeln, europäischer Klimaschutz und internationales Engagement ge-
hen dabei Hand in Hand. Nur wenn Deutschland eine glaubwürdige Minderungspoli-
tik erfolgreich umsetzt, ist zu erwarten, dass unsere Stimme auch weiterhin bei euro-
päischen und internationalen Klimaschutzverhandlungen Gewicht hat. Auch dafür 
steht das vorliegende Klimaschutzprogramm. 

2.1 Internationale Handlungsgrundlagen 

Das Übereinkommen von Paris 

Die Klimakonferenz von Paris hat 2015 die weltweiten Anstrengungen zum Schutz 
des Klimas auf eine völlig neue, völkerrechtlich verbindliche und ambitionierte Grund-
lage gestellt: 2015 nahmen alle 197 Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention 
das Klimaschutzübereinkommen von Paris an. Mit dem Übereinkommen setzen sich 
die Staaten das Ziel, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur deutlich 
unter 2°C zu halten (im Vergleich zur vorindustriellen Zeit) und möglichst auf 1,5°C 
zu beschränken.  

Zur Beschränkung des Temperaturanstiegs auf 1,5°C Grad müssten die anthropoge-
nen globalen Treibhausgas-Emissionen bis etwa zur Mitte dieses Jahrhunderts auf 
netto null sinken, zur Einhaltung der 2°C-Obergrenze bis etwa 2075. Das bedeutet, 
dass durch menschliche Aktivitäten nur noch so viele Treibhausgase zusätzlich emit-
tiert werden dürfen, wie zusätzlich in Treibhausgas-Senken wie Böden und Wäldern 
oder durch Technologien zur Abtrennung und Speicherung von CO2 bzw. in CO2-
Kreisläufen gebunden werden können (Treibhausgasneutralität). 

Deutschland hat sich auf dem UN-Klimaschutzgipfel in New York dazu bekannt, 
Treibhausgasneutralität bis 2050 als langfristiges Ziel zu verfolgen. Deutschland setzt 
sich deshalb mit den meisten Mitgliedstaaten für das Ziel der Treibhausgasneutralität 
bis 2050 in Europa ein.  

Das 1,5°C-Ziel 

Der Sonderbericht des Weltklimarats (Intergovernmental Panel on Climate Change – 
IPCC) vom Oktober 2018 fasst den wissenschaftlichen Kenntnisstand zu den Folgen 
einer Erwärmung um 1,5°C gegenüber vorindustriellem Niveau und zu den mit einer 
solchen Erwärmung konsistenten globalen Treibhausgasemissionspfaden zusam-
men. Er untersucht außerdem konkrete Maßnahmen zur Verstärkung und Beschleu-
nigung des Kampfes gegen den Klimawandel. Laut IPCC liegt der Anstieg der globa-
len mittleren Oberflächentemperatur bereits heute bei etwa 1°C über vorindustriellem 
Niveau. Bei Beibehalten der derzeitigen Emissionstrends würde 1,5°C Erwärmung 
wahrscheinlich zwischen 2030 und 2052 erreicht. 

Laut IPCC gehen mit einer globalen Erwärmung um 1,5°C bis 2°C höhere Risiken für 
Natur und Mensch einher als bisher bekannt. Dazu gehören insbesondere Hitzewel-
len in den meisten bewohnten Gebieten, Starkregen in einigen und extreme Dürren 
in manchen Regionen. Sensible Ökosysteme (z. B. tropische Korallen, Arktis) sowie 
arme und verletzliche Bevölkerungsgruppen sind besonders von Klimawandelfolgen 
betroffen und stoßen teilweise jetzt schon an die Grenzen ihrer Anpassungsfähigkeit. 
Ab einer Erwärmung von 1,5°C sind bereits irreversible Verluste oder das Über-
schreiten von Kipppunkten möglich.  
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Die vom IPCC betrachteten Minderungspfade für eine Begrenzung auf 1,5°C beinhal-
ten die Minderung der globalen CO2-Emissionen bis 2030 um etwa 45 Prozent unter 
das Niveau von 2010 und erreichen um das Jahr 2050 netto Null Emissionen. Für 
2°C Erwärmung wären etwa 20 Prozent Reduktion bis 2030 notwendig, ein netto Null 
bis etwa 2075. Das angesteuerte Emissionsniveau für das Jahr 2030 der weltweit 
bislang vorgelegten Klimaschutzzusagen (Nationally Determined Contributions, 
NDCs) der Parteien unter dem Pariser Übereinkommen ist laut IPCC noch nicht aus-
reichend, um die Erwärmung auf unter 2°C bzw. 1,5°C zu begrenzen und muss zur 
Einhaltung von 1,5°C, basierend auf den einbezogenen Szenariorechnungen, um 40 
bis 50 Prozent gesenkt werden.  

Die notwendigen Transformationsleistungen für 1,5°C-kompatible Emissionspfade 
sind denjenigen für 2°C qualitativ sehr ähnlich, jedoch ausgeprägter und schneller. 
Sie erfordern deshalb eine weit über die weltweit bislang vorgelegten NDCs hinaus-
gehende Reduktion der Treibhausgas-Emissionen im nächsten Jahrzehnt, und zwar 
weltweit.  

Aufgrund der deutlichen Differenzen in den Ambitionsniveaus der NDCs und damit 
auch in den jeweiligen CO2-Vermeidungskosten setzt sich die Bundesregierung im 
Rahmen der Umsetzung des Übereinkommens von Paris weiter für die Schaffung 
weltweit einheitlicher Wettbewerbsbedingungen ein. Deutschland ist zudem an der 
„Carbon Pricing Leadership Coalition“ der Weltbank beteiligt, die weltweit für CO2-
Preisinstrumente wirbt. 

Überprüfungs- und Ambitionsmechanismus 

Um regelmäßig zu überprüfen, ob die nationalen Klimaschutzbeiträge der Staaten 
ausreichen, beinhaltet das Übereinkommen von Paris einen 5-jährlichen Überprü-
fungs- und Ambitionsmechanismus. Dabei gilt auch für die Europäische Union (EU) 
als Vertragspartei des Pariser Klimaschutzübereinkommens: Der Klimaschutzbeitrag 
muss bis Anfang 2020 erneut mitgeteilt oder aktualisiert werden und ab 2025 für die 
Zeit nach 2030 anspruchsvoller als der bisherige Klimaschutzbeitrag fortgeschrieben 
werden. Zusammen mit einem für alle Staaten einheitlichen und robusten Transpa-
renzsystem für die Berichterstattung von Emissionen, den Fortschritten bei der Um-
setzung der NDCs und der Darstellung der Bemühungen in der internationalen Kli-
mafinanzierung soll sichergestellt werden, dass das Ziel der Treibhausgasneutralität 
entsprechend dem Pariser Übereinkommen erreicht werden kann. Für Deutschland 
als Mitglied der EU bedeutet das, dass der deutsche Klimaschutzbeitrag ebenfalls re-
gelmäßig überprüft werden muss.  

Das Regelwerk 

Auf Basis des bei der Vertragsstaatenkonferenz COP24 in Kattowitz beschlossenen 
Regelbuchs zur Umsetzung des Übereinkommens von Paris wird von 2024 an welt-
weit nach gleichen Standards über Klimaschutzaktivitäten berichtet. Alle fünf Jahre 
wird die Staatengemeinschaft eine Bestandsaufnahme anhand der Ziele des Über-
einkommens von Paris vornehmen. Es gilt festzustellen, ob die Länder gemeinsam 
auf dem richtigen Weg sind. Die Regeln zur Umsetzung der im Artikel 6 des Überein-
kommens von Paris vorgesehenen Marktmechanismen sollen bei COP25 beschlos-
sen werden. Diese Kooperationsmechanismen sollen nicht nur die Umsetzung beste-
hender Klimaschutzziele erleichtern, sondern auch zur Steigerung der Ambition bei 
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den zukünftigen Zielen führen. Das Thema Verluste und Schäden wird bei den Dis-
kussionen zur Anpassung mit aufgegriffen. Bei den Diskussionen soll jeweils auch 
das Thema Gerechtigkeit berücksichtigt werden.  

Transparenz und Erfüllungskontrolle  

Die Richtlinien des Regelbuchs enthalten Vorgaben für die Erstellung der Treibhaus-
gasinventare. Außerdem definieren sie, wie die Berichterstattung über den Fortschritt 
und die Erreichung der NDCs in allen Sektoren aussehen soll. Eine quantifizierte Be-
richterstattung ist sichergestellt, auch wenn Entwicklungsländern im Einklang mit 
dem Übereinkommen von Paris Flexibilität in Abhängigkeit ihrer Möglichkeiten zuge-
standen wird. Damit werden die regelmäßig zu erstellenden Berichte an das Sekreta-
riat der Klimarahmenkonvention vergleichbarer und transparenter. Deutschland hat 
zuletzt 2017 seinen Nationalbericht vorgelegt, bis Ende 2019 ist ein weiterer Bericht 
vorzulegen1. 

Finanzierung 

Das Pariser Klimaabkommen hat erstmalig auch die Zielstellung für alle Vertragspar-
teien formuliert, die Finanzflüsse mit einem Weg hin zu einer hinsichtlich der Treib-
hausgase emissionsarmen und gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen 
Entwicklung in Einklang zu bringen. Fortschritte der Vertragsparteien werden im Rah-
men der globalen Bestandsaufnahme alle fünf Jahre- beginnend ab 2023 - erfasst. 
Die Vertragsparteien sind zudem eingeladen, zu den nationalen Maßnahmen im 
Rahmen des Transparenzrahmens zu berichten. Deutschland trägt im Rahmen sei-
ner nationalen Klimapolitik sowie seiner klima- und entwicklungspolitischen Zusam-
menarbeit (bilateral und über die multilateralen Klimafonds und in Entwicklungsban-
ken) umfangreich zur Finanzierung der weltweiten klimaneutralen Entwicklung bei. 
Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt ihre Klimafinanzierung bis 2020, bezo-
gen auf den Sollwert von 2 Milliarden Euro des Jahres 2014, auf 4 Milliarden Euro 
(Haushaltsmittel und Schenkungsäquivalente aus Entwicklungskrediten) zu verdop-
peln. Damit wird die Zusage von Bundeskanzlerin Merkel aus dem Jahre 2015 umge-
setzt. 

Die Mobilisierung privater Klimafinanzierung ist ferner ein zentrales Ziel der Bundes-
regierung. Zudem sollen Nachhaltigkeitsaspekte bei Entscheidungen von Finanz-
marktakteuren („sustainable finance“) stärker berücksichtigt werden.  Um das im 
Übereinkommen von Paris enthaltene Ziel einer Ausrichtung der breiteren Finanz-
flüsse an einem Entwicklungspfad mit niedrigen Emissionen von Treibhausgasen und 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimaveränderungen umzusetzen, sind weitere 
Schritte nötig, welche nicht im Zielkonflikt mit der Finanzmarkstabilität stehen dürfen: 
Hierzu müssen wesentliche Klimarisiken in relevanten Investitionsentscheidungen 
des öffentlichen und privaten Sektors und in der entsprechenden Entwicklungspla-
nung angemessen berücksichtigt werden. Entsprechende Maßnahmen finden sich im 
Kapitel 3.5.2. Die 2016 durch Marokko und Deutschland ins Leben gerufene Globale 

                                            
1 http://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/applica-

tion/pdf/65021783_germany-br3-1-171220_3__biennial_report_to_unfccc.pdf 
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NDC-Partnerschaft2 zur Umsetzung der nationalen Klimaschutzbeiträge soll das En-
gagement gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern stärken und die internatio-
nale Zusammenarbeit zwischen den über 100 Mitgliedern zu nationalen Klimaschutz-
plänen partnerorientiert und wirkungsvoll ausgestalten. Voraussetzung dafür ist eine 
konsistente und glaubwürdige Minderungspolitik auf nationaler und EU-Ebene.  

2.2 Rahmensetzung auf EU-Ebene 

Gemäß der Anforderung des Pariser Übereinkommens haben die EU und ihre Mit-
gliedstaaten einschließlich Deutschlands ihren gemeinsamen Beitrag (NDC) zur Um-
setzung des Übereinkommens an das Sekretariat der Klimarahmenkonvention über-
mittelt. Demnach sollen bis 2030 die THG-Emissionen in der EU um mindestens 40 
Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden. EU-intern wurde zudem beschlossen, 
dass bis 2030 der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch der 
EU auf mindestens 32 Prozent gesteigert und der Primärenergieverbrauch der EU 
um mindestens 32,5 Prozent gegenüber einer zugrunde gelegten Referenzentwick-
lung reduziert werden. Diese Ziele sind relevant für den integrierten Nationalen Ener-
gie- und Klimaplan (NECP) als neues europäisches Planungs- und Monitoringinstru-
ment der EU-Mitgliedstaaten. Zudem wird in der EU auch eine Entscheidung zu tref-
fen sein hinsichtlich einer erneuten Mitteilung oder einer Aktualisierung des EU-Kli-
maschutzbeitrags bis 2030. 

Das EU-Klimaziel wird einerseits durch den Emissionshandel (ETS: im Wesentlichen 
große Emittenten aus den Sektoren Energie und Industrie und der Flugverkehr inner-
halb des EWR) und andererseits durch differenzierte Beiträge der Mitgliedstaaten in 
allen anderen Sektoren (Non-ETS) erreicht. Die EU-Klimaziele für 2020 (-20 Prozent 
gegenüber 1990) und 2030 (mind. -40 Prozent gegenüber 1990) sind in Ziele für den 
ETS-Bereich und den Non-ETS-Bereich aufgeteilt. Für beide Unterziele wurde das 
Bezugsjahr 2005 gewählt. Außerdem sind die Mitgliedstaaten im Rahmen der sog. 
LULUCF-Verordnung verpflichtet, die Klimaschutzwirkung von bewirtschafteten 
Landökosystemen zu erhalten.  

Der ETS-Bereich soll bis 2030 eine Minderung von 43 Prozent gegenüber 2005 er-
bringen. Die emissionshandelspflichtigen Unternehmen in allen Mitgliedstaaten erfül-
len diese Minderungsverpflichtung gemeinsam, d. h. es gibt kein eigenes deutsches 
ETS-Ziel.  

Die national verbindlichen EU-Ziele für den Non-ETS-Bereich (Sektoren Verkehr, Ge-
bäude, Industrie (soweit nicht im ETS), Landwirtschaft, Abfall) liegen in den einzelnen 
Mitgliedsstaaten für 2030 zwischen 0 Prozent und -40 Prozent gegenüber 2005. 
Deutschland muss seine entsprechenden Emissionen bis 2030 um 38 Prozent ge-
genüber 2005 mindern.  

Die EU-Mitgliedstaaten erhalten (ähnlich wie im Emissionshandel) sogenannte Emis-
sionszuweisungen entsprechend der Non-ETS-Ziele, die für jede emittierte Tonne 
THG (ausgedrückt in CO2-Äquivalenten) vorzuhalten sind. Die Emissionszuweisun-
gen sind in Form von CO2-Äq. - Budgets auf die einzelnen Jahre der Handelsperiode 
2021 bis 2030 verteilt). Wenn das zugeteilte Jahresbudget nicht ausreicht, können 

                                            
2 https://ndcpartnership.org/about-us 



 

14 

Flexibilisierungsmaßnahmen angewendet werden, z. B. der Erwerb von Emissions-
zuweisungen (Gutschriften) anderer EU-Staaten. Die Verordnung über den Klima-
schutzbeitrag von Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft 
(„LULUCF-Verordnung“) verpflichtet alle Mitgliedstaaten auf das national verbindliche 
Ziel, dass die Klimaschutzbilanz von bewirtschafteten Böden, Feuchtgebieten, Wäl-
dern und Holzprodukten ausgeglichen ist (sog. No-Debit-Rule). Natürliche Schwan-
kungen im Kohlenstoffgehalt werden dabei weitgehend aus der Verbuchung ausge-
schlossen. Wird dieses Ziel übertroffen, können begrenzt Gutschriften auf die Ziele 
für den Non-ETS angerechnet werden. Wird das Ziel verfehlt, müssen Maßnahmen 
im LULUCF-Bereich umgesetzt werden, die zu einer entsprechenden CO2 – Minde-
rung führen (z. B. Aufforstung) oder die Lastschriften durch die Non-ETS-Sektoren 
ausgeglichen werden. 

In welchem Verhältnis stehen die deutschen Klimaschutzziele zu den EU-Zielen? 

Das deutsche Minderungsziel für 2030 von mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 
wurde im Energiekonzept 2010 erstmals festgelegt und mehrfach durch Beschlüsse 
der Bundesregierung (u. a. Klimaschutzplan 2050) und auf politischer Ebene im Koa-
litionsvertrag von 2018 bestätigt. Es entspricht einer Gesamtminderung (ETS und 
Non-ETS) um 43 Prozent gegenüber 2005 (Basisjahr für EU-Ziele). Die nationalen 
Ziele des Klimaschutzplans 2050 für die Non-ETS Sektoren insgesamt sind in 
Summe ambitionierter als das deutsche Non-ETS-Minderungsziel von 38 Prozent ge-
genüber 2005 im EU-Rahmen. Erfüllt Deutschland sein ambitioniertes nationales Kli-
maschutzziel für 2030, halten wir damit auch unsere EU-Verpflichtungen ein. 

Für den LULUCF-Bereich hat die Bundesregierung mit dem Klimaschutzplan 2050 
beschlossen, dass dieser als Netto-Senke gesichert werden soll. Der Zusammen-
hang zu den national verbindlichen Vorgaben der LULUCF-Verordnung kann erst be-
wertet werden, wenn die EU über das Referenz-Level für den Wald in Deutschland 
entschieden hat.  

Im Rahmen der Formulierung der Langfriststrategie überprüft die EU aktuell ihre 
Ziele. Bei der Diskussion der EU- Klimaschutz-Langfriststrategie ist entscheidend, 
dass die EU zeigt, dass ihr 2050-Ziel ein fairer Beitrag zur Erreichung des Pariser Kli-
maschutzübereinkommens ist, wie der Transformationsprozess technologisch umge-
setzt werden kann und wie die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden. 
Deutschland und die EU müssen auch in Zukunft als erfolgreiche Wirtschaftsstan-
dorte erhalten bleiben. Dabei muss Klimaschutz mit wirtschaftlichem Erfolg und sozi-
alem Ausgleich in Einklang gebracht werden. Zudem sollte die Bundesregierung wei-
terhin darauf hinwirken, dass andere Staaten faire Beiträge liefern, da die Ziele des 
Pariser Klimaschutzabkommens gemeinsame Anstrengungen von allen Vertragspar-
teien erfordern.  

Mehrere Studien identifizieren Pfade, mit denen eine Minderung der Treibhausgas-
emissionen um 95 Prozent gegenüber 1990 technologisch umsetzbar und mit zusätz-
lichen Verhaltensänderungen machbar ist; einzelne Studien halten auch eine höhere 
Minderung für möglich. Die verbleibenden und nicht vermeidbaren Restemissionen – 
voraussichtlich vor allem aus der Landwirtschaft und ggf. aus industriellen Prozessen 
– müssten dann ausgeglichen werden. 
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2.3 Klimaschutz in Deutschland  

Der 2016 beschlossene Klimaschutzplan 2050 gibt allen Akteuren und Akteurinnen in 
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft Orientierung. Als lernender Prozess ange-
legt, der neue Erkenntnisse und Entwicklungen aufnimmt, folgt er der Grundphiloso-
phie des regelmäßigen Überprüfens, kontinuierlichen Lernens und stetigen Verbes-
serns des Pariser Übereinkommens. Damit kann und soll er kein über Dekaden fest-
gelegter detaillierter Masterplan sein. Der Klimaschutzplan 2050 ist Grundlage und 
Leitlinie für die weitere Identifikation und Ausgestaltung der jeweiligen Klimaschutz-
strategien und -maßnahmen in den verschiedenen Handlungsfeldern. Deren Ausge-
staltung gilt es unter aktiver Beteiligung der Wirtschaft, der Wissenschaft und der zi-
vilgesellschaftlichen Akteure zu konkretisieren. Dabei wird die Bundesregierung die 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Folgen konkreter Maßnahmen jeweils ab-
schätzen und politisch bewerten. So gelingt es, die Leistungsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft im internationalen Wettbewerb zu sichern, Planungssicherheit für Unter-
nehmen, private Haushalte und Verbraucher zu schaffen und gleichzeitig sicherzu-
stellen, dass beispielsweise auf technologische Neuerungen flexibel reagiert werden 
kann.  

Der Energie- und Klimafonds (EKF) bleibt das zentrale Finanzierungsinstrument für 
Energiewende und Klimaschutz in Deutschland. Bis 2030 sollen insgesamt, d. h. zu-
sammen mit Fördermaßnahmen außerhalb des EKF, Mittel in dreistelliger Milliarden-
höhe für den Klimaschutz und die Energiewende bereitgestellt werden. Durch die da-
mit angestoßenen zusätzlichen Investitionen in klimafreundliche Maßnahmen wird 
die Konjunktur gestützt und der Wirtschaftsstandort für die Zukunft fit gemacht. Die 
Ausgaben des EKF werden stärker auf die Kernaufgabe Treibhausgasminderung fo-
kussiert.  

Die Einnahmen aus dem Klimaschutzprogramm 2030 haben nicht das Ziel, zusätzli-
che Einnahmen des Staates für andere Zwecke zu erzielen. Alle zusätzlichen Ein-
nahmen aus diesem Programm werden daher in die Klimaschutzfördermaßnahmen 
reinvestiert oder in Form einer Entlastung den Bürgern zurückgegeben. Die Maßnah-
men des Klimaschutzprogramms 2030 werden im Wesentlichen im Wirtschaftsplan 
2020 des Energie- und Klimafonds verankert. 

Die finanz- und haushaltspolitischen Ziele der Bundesregierung werden beachtet. 
Zur Finanzierung der Maßnahmen des Klimaprogramms 2030 und zum Ausgleich 
der mit diesen Maßnahmen unmittelbar verbundenen Steuerausfälle werden deshalb 
die Einnahmen aus der dann beginnenden nationalen CO2-Bepreisung sowie aller 
anderen Einnahmen, die aus Maßnahmen dieses Programms entstehen, herangezo-
gen. Die Ausgaben der Jahre 2020 bis 2023 (Mittelfristige Finanzplanung) werden im 
Wirtschaftsplan des EKF und im Bundeshaushalt sichergestellt.  

Auf dieser Basis wird sichergestellt, dass die einnahmen- und ausgabenseitigen 
Maßnahmen des Klimaschutzprogramms 2030 miteinander korrespondieren und in 
ihren Finanzwirkungen für den Bund ausgeglichen sind. Stellt sich heraus, dass die-
ser Ausgleich nicht mehr gewährleistet ist, wird entsprechend nachgesteuert.  

Im Rahmen des Bundesratsverfahrens zu den finanzwirksamen Gesetzen wird über 
eine faire Lastenteilung gesprochen.  
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Die Bundesregierung hat sich im Klimaschutzplan 2050 auf Sektorziele verständigt, 
die die bis zum Jahr 2030 insgesamt notwendige Minderung von Treibhausgasen um 
mindestens 55 Prozent auf die Emissionssektoren Energiewirtschaft, Gebäude, Ver-
kehr, Industrie, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft (sonstige) verteilen. Diese werden 
wir zusammen mit den daraus abgeleiteten Jahres-Treibhausgasbudgets der Sekto-
ren gesetzlich festschreiben und die Zielerreichung jährlich genau ermitteln und 
durch einen externen Expertenrat begleiten lassen (Näheres wird in Kapitel 2.4 aus-
geführt).  

Die derzeitige Zuordnung von Emissionen zu den Sektoren richtet sich nach dem 
Quellprinzip, das in der Berichterstattung unter der Klimarahmenkonvention ange-
wandt wird. Dies führt beispielsweise dazu, dass die im EU-Kontext unter „Industrie“ 
aufgeführten Emissionen aus Gewächshäusern im Gartenbau national im Sektor 
Landwirtschaft verbucht werden. Emissionsminderungen durch die Nutzung von Bio-
energie werden nicht bei der Landwirtschaft als Produzent von Bioenergie gut ge-
schrieben, sondern im Sektor Energiewirtschaft. Auch werden Emissionsminderun-
gen der Holzverwendung nicht im Sektor LULUCF verbucht. Andererseits werden 
z. B. Minderungen der Treibhausgasemissionen aus dem Stromverbrauch der Ener-
giewirtschaft zugeordnet, egal, ob diese durch den Einsatz erneuerbarer Energien 
beim Stromversorger oder durch eine effizientere Stromnutzung in Haushalt oder Ge-
werbe zustande gekommen sind. Zuordnungen nach dem Quellprinzip sind also nicht 
deckungsgleich mit solchen nach dem Verursacherprinzip. Um zu vermeiden, dass 
Verursacher infolgedessen in ihren Minderungsanstrengungen nachlassen, wird im 
Rahmen dieses Maßnahmenprogramms explizit darauf hingewiesen. Die Bioenergie 
ist ein gutes Beispiel für eine sektorübergreifende Nutzung. Bioenergie wird vom Ver-
kehr ebenso genutzt wie von der Industrie oder in Städten. Sie kann auch von der 
Landwirtschaft selbst genutzt werden, z. B. zum Heizen, für Trocknungsanlagen oder 
als Ersatz für fossile Brennstoffe. Unabhängig von dieser Schwierigkeit erleichtert die 
Zuordnung nach dem Quellprinzip, Minderungen in allen Sektoren anzustreben, dar-
über zu berichten und dafür geeignete Maßnahmen zu entwickeln, zu beschließen 
und umzusetzen. Da die Umsetzungsstrategien zur Erreichung der Sektorziele zum 
Teil weitreichende Folgen für unsere wirtschaftliche und soziale Entwicklung haben 
können, wurden die Sektorziele wie im Klimaschutzplan 2050 beschlossen einer um-
fassenden Folgenabschätzung unterzogen. Dazu wurden zwei alternative Zielpfade 
beschrieben, die beide Maßnahmen zur Energieeinsparung und zum Umstieg auf er-
neuerbare Energien unterschiedlich variieren. Der sektorale Zielpfad A setzt verstärkt 
auf Effizienzmaßnahmen, Pfad B verstärkt auf den Einsatz erneuerbarer Energien. 
Die Sektorziele sind auf beiden Zielpfaden erreichbar. Gemäß dieser Folgenabschät-
zungen lösen die Sektorziele bis 2030 zusätzliche Investitionen aus in Höhe von 240 
Mrd. Euro im Pfad B bzw. 270 Mrd. Euro im Pfad A. Zielpfad A – der auf Energieeffi-
zienz fokussiert - ist in dieser Analyse mit geringeren volkswirtschaftlichen Kosten 
verbunden.  

Neben weiteren Studien diente diese Folgenabschätzung der Sektorziele den Res-
sorts als Orientierung für Auswahl und Ausgestaltung der Maßnahmenvorschläge für 
das vorliegende Klimaschutzprogramm. 
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Klimapolitik richtet sich per se an alle. Dennoch zielen einzelne Maßnahmen in der 
Regel auf bestimmte Gruppen der Bevölkerung. Dies ist in den Maßnahmensteck-
briefen reflektiert. Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Maßnah-
men zum Erreichen der deutschen Klimaschutzziele berücksichtigen daher neben 
der unmittelbaren CO2-Minderungswirkung auch Aspekte der sozialen Gerechtigkeit, 
Bezahlbarkeit und Wirtschaftlichkeit sowie Beteiligung und lebendiger Demokratie. 
Aktive Teilhabe bei der Ausgestaltung und Umsetzung der Maßnahmen ist dabei ein 
wichtiger Baustein. Wir setzen auf die enorme Innovationsfähigkeit einer offenen Ge-
sellschaft und werden diese durch gezielte Unterstützung für vielfältige Initiativen und 
Akteure fördern.  

2.4 Gesetzliche Umsetzung des Klimaschutzprogramms und des Monito-

rings  

Vordringliches Ziel der Bundesregierung und dieses Klimaschutzprogramms ist das 
Erreichen der Klimaschutzziele 2030. Um diese Zielerreichung verlässlich und plan-
bar zu gestalten, werden für alle Sektoren die sich aus dem Klimaschutzplan 2050 
ergebenden jährlich definierten Minderungsziele („Sektorziele“) gesetzlich festge-
schrieben. Dieses Vorgehen schafft größtmögliche Transparenz und Erfolgskontrolle. 
Die Bundesregierung wird die Einhaltung der Klimaziele 2030 insgesamt und die 
Fortschritte in den einzelnen Sektoren jährlich genau ermitteln und durch einen exter-
nen Expertenrat begleiten lassen. So schafft die Bundesregierung die Objektivität 
über die Erreichung der Klimaziele. Nach derzeitiger Beschlusslage der Bundesregie-
rung ist der Kabinettausschuss Klimaschutz („Klimakabinett“) nur befristet eingesetzt. 
Die Bundesregierung wird diesen Kabinettausschuss entfristen und ihm die Aufgabe 
übertragen, jährlich die Wirksamkeit, Effizienz und Zielgenauigkeit der eingeleiteten 
Maßnahmen zu überprüfen. Erfüllt ein Sektor seine gesetzlich vorgesehenen Ziele 
nicht, legt der zuständige Ressortminister dem Klimakabinett innerhalb von drei Mo-
naten nach Bestätigung der Emissionsdaten durch die Expertenkommission ein So-
fortprogramm zur Nachsteuerung vor. Auf dieser Grundlage entscheidet das Klima-
kabinett, wie das Klimaschutzprogramm 2030 gemeinsam so angepasst wird, dass 
die zugrundeliegenden Ziele erreicht werden. In diesem Zusammenhang überprüft 
das Klimakabinett auch, ob Anpassungen bei den jährlichen Sektorbudgets vorge-
nommen werden sollen. Darüber entscheidet die Bundesregierung. Dabei ist ihr Leit-
gedanke, die Einhaltung der Klimaschutzziele zum Erhalt unserer natürlichen Le-
bensgrundlagen wirtschaftlich nachhaltig und sozial ausgewogen zu gestalten.  

Alle gesetzlichen Maßnahmen zur Umsetzung dieses Programms sollen noch in 
2019 vom Bundeskabinett verabschiedet werden.  
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3. Maßnahmen zur Erreichung der 2030-Ziele 

Die Bundesregierung verfolgt mit dem Klimaschutzprogramm 2030 einen Ansatz, mit 
einem breiten Maßnahmenbündel aus Innovationen, Förderung, gesetzlichen Stan-
dards und Anforderungen sowie mit einer Bepreisung von Treibhausgasen die vorge-
gebene Klimaschutzziele zu erreichen. Ein sektorübergreifender einheitlicher Preis 
für Treibhausgasemissionen ist volkswirtschaftlich der kosteneffizienteste Weg, Kli-
maziele zu erreichen. Deshalb wird sich die Bundesregierung in enger Zusammenar-
beit mit der EU Kommission dafür einsetzen, einen europaweiten übergreifenden 
Zertifikatehandel für alle Sektoren einzuführen. In einem ersten Schritt soll der beste-
hende europäische Emissionshandel (für Energie und Industrie) um einen moderaten 
europäischen Mindestpreis ergänzt werden. Der Mindestpreis sorgt dafür, dass auch 
bei geringerer Nachfrage der Zertifikatepreis nicht mehr beliebig sinkt. Damit schaf-
fen wir Planungssicherheit für Klimainvestitionen in den ETS-Sektoren. In einem 
zweiten Schritt werden wir in Allianz mit weiteren willigen Mitgliedsstaaten perspekti-
visch darauf hinwirken, die Non-ETS-Sektoren in das ETS zu integrieren. Zur Errei-
chung der Klimaziele 2030 ist jetzt jedoch nationales und zeitnahes Handeln erfor-
derlich. Dabei sind verschiedene Faktoren für den klimapolitischen und gesamtge-
sellschaftlichen Erfolg unseres Handelns wichtig. 

Voraussetzungen dafür sind neben Investitionen in die Infrastruktur unseres Landes 
solche in Forschung und Entwicklung. Angesichts der technologischen Transforma-
tion geht es nicht nur darum, Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern, sondern auch 
dafür zu sorgen, dass mit diesen Veränderungen kein Abbau von sozialen Errungen-
schaften und Standards einhergeht. Regionen, die besonders vom Strukturwandel 
betroffen sind, werden wir weiter aktiv unterstützen. Schließlich ist neben der bereits 
beschriebenen Europäischen Dimension der Klimapolitik die Zusammenarbeit mit 
Kommunen und Ländern wesentlich für den Gesamterfolg.  

Das vorliegende Klimaschutzprogramm basiert dabei auf Abschätzungen zur so ge-
nannten Referenzentwicklung – der abgeschätzten Entwicklung des Ausstoßes von 
Treibhausgasen ohne weiteres Zutun der Regierung. In den Einleitungen zu den 
sektoralen Maßnahmen wird das jeweils verwendete Referenzszenario, die diesem 
zu Grunde liegenden Annahmen (insbesondere implizite Annahmen zu „Sowieso“-
Maßnahmen) und außerdem solche Maßnahmen beschrieben, die seit dem Stichtag, 
von dem aus die Referenzentwicklung abgeschätzt wurde, zusätzlich ergriffen wur-
den.  

Nach Beschluss des Klimaschutzprogramms 2030 wird die Bundesregierung die Ge-
samtminderungswirkung des Programms inklusive der Wechselwirkungen zwischen 
einzelnen Maßnahmen und dem Effekt der CO2-Bepreisung durch jeweils einen Gut-
achter des BMU und des BMWi bewerten lassen. Aus dem Vergleich der beiden 
Rechnungen wird sich die Spannbreite der voraussichtlichen Gesamtminderungswir-
kung der im Programm enthaltenen Maßnahmen ergeben. 

Im Sinne einer zielführenden Beteiligung wird in den Kurzbeschreibungen außerdem 
ausgewiesen, wer an der Umsetzung der Maßnahme beteiligt ist, wann sie umge-
setzt werden soll, welche finanziellen Mittel dafür aufgewendet werden müssen. Die 
Steckbriefe der einzelnen Maßnahmen umfassen zudem Angaben zu weiteren Fol-
gen, einen Link zur ausführlichen Ex-Ante-Folgenabschätzungen sowie mögliche 
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Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen. Hier wird insbesondere auf die Auswir-
kungen der Maßnahme auf den Primärenergiebedarf sowie auf den Biomassebedarf 
Bezug genommen. Deshalb soll die Erzeugung von Bioenergie künftig stärker auf 
Abfall- und Reststoffen basieren. Daher ist es wichtig, alle Abfall- und Reststoffe tat-
sächlich zu erfassen. Eine Ausweitung der Anbauflächen für Bioenergie ist nicht zu 
erwarten und kommt aufgrund von Flächenrestriktionen nicht in Betracht.  

Die Nachhaltigkeitskriterien der RED II sind auch auf Importe (aus dem Binnenmarkt 
und aus Drittstaaten) anzuwenden. Unter Beachtung aller Aspekte beträgt die für Bi-
oenergie maximal verfügbare Biomasse in Deutschland gegenwärtig rund 1.000 bis 
1.200 PJ / a (Inlandspotenzial). 

Der Hochlauf der Elektromobilität verändert die Anforderungen an die Verteilnetze, 
insbesondere, wenn Spitzen durch gleichzeitiges Laden entstehen. Deshalb wird die 
Bundesregierung gute Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Verteilnetzbe-
treiber in die Intelligenz und Steuerbarkeit der Netze investieren und ihr Netz voraus-
schauend so ausbauen können, dass das Verteilernetz die anvisierte Zahl der E-
Fahrzeuge auch qualitativ hochwertig versorgen kann.  

Die Bundesregierung misst mit Blick auf sektorübergreifende Zusammenhänge dem 
grünen Wasserstoff für den Umbau der Wirtschaft eine zentrale Rolle zu. 

Gerade aber mit Blick auf die immer anspruchsvolleren Herausforderungen bis zur 
Mitte des Jahrhunderts wird die Dimension des Wasserstoffs noch erheblich an Be-
deutung gewinnen. Das gilt es bereits heute zu erkennen und die darin liegenden 
Chancen in Deutschland, Europa und mit Partnern in der Welt durch Investitionen in 
Forschung und Innovation sowie Marktanreizprogramme zu ergreifen. Daher wird die 
Bundesregierung noch bis Ende diesen Jahres eine Wasserstoffstrategie vorlegen. 
(Maßnahme 59) 
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3.1 Maßnahmen im Überblick 

Das Klimaschutzprogramm 2030 besteht aus vier Elementen zur konkreten CO2-
Emissionsminderung: Das erste Element sind Förderprogramme und Anreize zur 
CO2-Einsparung. Durch diese Maßnahmen stellt die Bundesregierung sicher, dass 
CO2-Minderung insgesamt praktisch realisierbar sowie wirtschaftlich, sozialverträglich 
und finanzierbar ist. Im Sinne einer Anschubfinanzierung werden alle Förderpro-
gramme bis maximal 2030 terminiert. Das zweite Element besteht in der Bepreisung 
von CO2, wodurch volkswirtschaftlich effizient Innovationen und CO2-Emissionsver-
meidung angereizt werden. Die Bepreisung hat nicht das Ziel, Einnahmen für den 
Staat für andere Zwecke zu erzielen. Alle zusätzlichen Einnahmen aus der CO2-Be-
preisung werden daher in die Klimaschutzfördermaßnahmen reinvestiert oder, und 
das ist das dritte Element, in Form einer Entlastung den Bürgern zurückgegeben. 
Das vierte Element besteht in regulatorischen Maßnahmen, die spätestens 2030 ver-
stärkt greifen.  

Zusammengenommen sendet das Klimaschutzprogramm 2030 das klare Signal: 
Jede und Jeder wird in der Transformation zurechtkommen, auch bei kleinem Ein-
kommen. Deshalb fällt die Förderung anfänglich besonders attraktiv aus. Jetzt und in 
den nächsten Jahren ist die große Gelegenheit auf klimafreundliche Optionen umzu-
steigen. Für Bürgerinnen und Bürger geht es um den nächsten Autokauf oder den 
nächsten Heizungstausch. Für Unternehmen geht es um die nächste Prozessinvesti-
tion oder die nächsten Dienst- oder Lastkraftwagen. Für Kommunen geht es um den 
nächsten ÖPNV-Entscheid oder die nächste Quartiersentwicklung. Für Bundesländer 
geht es um die nächsten Stromnetze und die nächsten Windparks. Und für den Bund 
geht es um die nächsten Verkehrswege, die nächsten Verwaltungsgebäude und die 
Rahmensetzung für einen effizienten Klimaschutz. Die 2020er Jahre werden das 
Jahrzehnt zur konsequenten Umsetzung der Energie- und Mobilitätswende. Auf ab-
sehbare Zeit wird die Förderung dann wieder abschmelzen müssen. Im Gegenzug 
werden die Regulierung und Preisanreize weiter verstärkt. Klar ist: Langfristig wird 
sich nur rentieren, was nicht auf Kosten des Klimas geht.  

Das vorliegende Klimaschutzprogramm umfasst neben sektorenübergreifenden Kli-
maschutzansätzen (Kapitel 3.2) sektorale Maßnahme in den Emissionssektoren laut 
Klimaschutzplan 2050 (Kapitel 3.4.1 bis 3.4.5), in der Abfallwirtschaft (Kapitel 3.4.6), 
im Bereich von Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF, 
Kapitel 3.4.7) sowie Übergreifende Maßnahmen aus den Bereichen Klimaneutrale 
Bundesverwaltung, Sustainable Finance, Forschung und Innovation sowie Klima-
schutz und Gesellschaft (Kapitel 3.5.1 bis 3.5.4). Die folgende Tabelle gibt einen 
Überblick über die im Programm enthaltenen Maßnahmen. Die am 25.9.2019 vom 
Bundeskabinett im Eckpunktepapier bereits beschlossenen, zentralen Maßnahmen 
sind in der dritten Spalte referenziert.  

Kapitel im Klima-
schutzprogramm 

2030  

Maßnahmentitel Umfasst Maßnahmen 
in den Eckpunkten 

3.2 CO2-Bepreisung  

3.2.1 CO2-Bepreisung in den Sektoren Wärme und Verkehr 1 

3.2.2 Instrument zur CO2-Bepreisung in den Sektoren Wärme 
und Verkehr - Nationales Emissionshandelssystem 

Kap. B 

3.2.3 Mindestpreis im EU-Emissionshandel  
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Kapitel im Klima-
schutzprogramm 

2030  

Maßnahmentitel Umfasst Maßnahmen 
in den Eckpunkten 

3.3 Entlastung von Bürgern und Wirtschaft 49, 50 

3.3.1 Senkung der Stromkosten 2 

3.3.2 Änderung der Entfernungspauschale für Fernpendler 3 

3.3.3 Änderung beim Wohngeld und beim Mietrecht 4 

3.3.4 Transferleistungen 5 

3.4. Maßnahmen in den Sektoren  

3.4.1 Energiewirtschaft 49, 50 

3.4.1.1 Schrittweise Reduzierung und Beendigung der Kohlever-
stromung auf Basis der Empfehlungen der Kommission 
WSB 

47 

3.4.1.2 Ausbau der EE auf 65Prozent Anteil am Bruttostromver-
brauch bis 2030 

48 

3.4.1.3 Weiterentwicklung und umfassende Modernisierung der 
KWK 

51 

3.4.1.4 Wärmenetze zunehmend auf erneuerbare Energien und 
unvermeidbare Abwärme umstellen 

52 

3.4.1.5 Reallabore der Energiewende 53 

3.4.1.6 Energieeffizienzstrategie 2050 (EffSTRA)  

3.4.1.7 Begleitmaßnahmen Energiewende  

3.4.1.8 EU-Kooperation  

3.4.1.9  Investitionsprogramm – Energieeffizienz und Prozess-
wärme aus erneuerbaren Energien in der Wirtschaft 

40 

3.4.2 Gebäude  

3.4.2.1 Steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanie-
rung  

6 

3.4.2.2 Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) einschließ-
lich einer Austauschprämie für Ölheizungen 

7, 9 

3.4.2.3 Förderung der seriellen Sanierung 8 

3.4.2.4 Energetische Stadtsanierung 10 

3.4.2.5 Energieberatung und Öffentlichkeitsarbeit 11 

3.4.2.6 Vorbildfunktion Bundesgebäude  12 

3.4.2.7 Weiterentwicklung des energetischen Standards 13 

3.4.2.8 Klimaschutz durch städtische Nachverdichtung   

3.4.2.9 Fortentwicklung des Innovationsprogramms Zukunft Bau   

3.4.2.10 Energieeffizienzstrategie 2050 (EffSTRA)  

3.4.3 Verkehr 63 

3.4.3.1 Stärkung des Schienenpersonenverkehrs (Handlungsfeld 
„ÖV, Rad- und Fußverkehr“) 

19, 21, 27 

3.4.3.2 Attraktivität des ÖPNV erhöhen (Handlungsfeld „ÖV, Rad- 
und Fußverkehr“) 

15, 17, 28 

3.4.3.3 Ausbau von Radwegen und Fahrradparkmöglichkeiten so-
wie Verbesserung der Rahmenbedingungen (Handlungs-
feld „ÖV, Rad- und Fußverkehr“) 

18 

3.4.3.4 Entwicklung strombasierter Kraftstoffe (Handlungsfeld „Al-
ternative Kraftstoffe“) 

24 

3.4.3.5 Unterstützung fortschrittlicher Biokraftstoffe (Handlungsfeld 
„Alternative Kraftstoffe“) 

16 

3.4.3.6 Stärkung des Schienengüterverkehrs (Handlungsfeld „Gü-
terverkehr“) 

20 

3.4.3.7 Modernisierung der Binnenschifffahrt und Nutzung von 
Landstrom in Häfen (Handlungsfeld „Güterverkehr“) 

23 
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Kapitel im Klima-
schutzprogramm 

2030  

Maßnahmentitel Umfasst Maßnahmen 
in den Eckpunkten 

3.4.3.8 CO2-arme PKW auf die Straße bringen (Handlungsfeld 
„PKW“) 

15, 26 

3.4.3.9 Tank- und Ladeinfrastruktur ausbauen (Handlungsfeld 
„PKW“) 

14 

3.4.3.10  CO2-arme LKW auf die Straße bringen (Handlungsfeld 
„Nutzfahrzeuge“) 

22 

3.4.3.11 Tank-, und Lade- und Oberleitungsinfrastruktur ausbauen 
(Handlungsfeld „Nutzfahrzeuge“) 

22 

3.4.3.12 Verkehr automatisieren, vernetzen, verflüssigen, innovative 
Mobilitätsformen ermöglichen (Handlungsfeld „Digitalisie-
rung“) 

25 

3.4.3.13 Steuerliche Förderung der Elektromobilität (Jahressteuer-
gesetz 2019)  

15 

3.4.4 Industrie  

3.4.4.1 Investitionsprogramm – Energieeffizienz und Prozess-
wärme aus erneuerbaren Energien in der Wirtschaft 

40 

3.4.4.2 Wettbewerbliche Ausschreibungen für Energieeffizienz: 
Förderprogramm 

41 

3.4.4.3 Ressourceneffizienz und -substitution 42 

3.4.4.4 Neue Konstruktionstechniken und Werkstoffe für eine emis-
sionsarme Industrie 

 

3.4.4.5 Beschleunigte Umsetzung von Maßnahmen aus dem Ener-
gieaudit und den Energiemanagementsystemen (EMS) und 
wirksame Fortschreibung des Spitzenausgleichs 

45 

3.4.4.6 EU-Ökodesign-Richtlinie – Ausweitung von Mindeststan-
dards 

43 

3.4.4.7 EU-ETS Innovationsfonds: Weiterentwicklung des 
NER300-Programms 

44 

3.4.4.8 Nationales Dekarbonisierungsprogramm 44 

3.4.4.9 Programm CO2-Vermeidung und -Nutzung in Grundstoffin-
dustrien 

61 

3.4.4.10 Automobilindustrie: Industrielle Fertigung für mobile und 
stationäre Energiespeicher (Batteriezellfertigung) 

60, 46 

3.4.5 Landwirtschaft 39 

3.4.5.1 Senkung der Stickstoffüberschüsse einschließlich Minde-
rung der Ammoniakemissionen und gezielte Verminderung 
der Lachgasemissionen sowie Verbesserung der Stickstoff-
effizienz  

29 

3.4.5.2 Stärkung der Vergärung von Wirtschaftsdüngern tierischer 
Herkunft und landwirtschaftlichen Reststoffen 

30 

3.4.5.3 Ausbau des Ökolandbaus 31, 62 

3.4.5.4 Verringerung der Treibhausgasemissionen in der Tierhal-
tung 

32 

3.4.5.5 Energieeffizienz in der Landwirtschaft 33 

3.4.6 Sonstige Maßnahmen  

3.4.6.1 Förderprogramm zur Ausweitung der Deponiebelüftung 
und Optimierung der Gasfassung 

54, 55, 56 

3.4.7 Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirt-
schaft 

 

3.4.7.1 Humuserhalt und -aufbau im Ackerland 34 

3.4.7.2 Erhalt von Dauergrünland 35 

3.4.7.3 Schutz von Moorböden einschließlich Reduzierung der 
Torfverwendung in Kultursubstraten 

36 

3.4.7.4 Erhalt und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und 
Holzverwendung 

37 
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Kapitel im Klima-
schutzprogramm 

2030  

Maßnahmentitel Umfasst Maßnahmen 
in den Eckpunkten 

3.5 Übergreifende Maßnahmen  

3.5.1 Klimaneutrale Bundesverwaltung bis 2030  

3.5.2 Finanzpolitik / Sustainable Finance 64, 65 

3.5.3 Forschung und Innovation 57, 58, 59, 60, 61, 62 

3.5.4 Klimaschutz und Gesellschaft 38, 66 

 

Tabelle 1: Übersicht der Maßnahmen des Klimaschutzprogramms 2030 und Bezug zu beschlos-
senen Eckpunkten 
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3.2 CO2-Bepreisung 

3.2.1 CO2-Bepreisung in den Sektoren Wärme und Verkehr 

Die Bepreisung von CO2 in den Sektoren Wärme und Verkehr ist eine sektorüber-
greifende Maßnahme, die gemeinsam mit den zusätzlichen sektorspezifischen Maß-
nahmen zur Erreichung der deutschen Minderungsziele nach der europäischen Kli-
maschutzverordnung beiträgt. Eine CO2-Bepreisung fossiler Heiz- und Kraftstoffe 
führt zu Preisen, die sich stärker am CO2-Gehalt ausrichten. Neben dem EU-Emissi-
onshandelssystem, das für weite Teile der Energiewirtschaft und Industrie gilt, fehlt in 
den Sektoren Wärme und Verkehr ein wirksames, auf der CO2-Intensität der Heiz- 
und Kraftstoffe basierendes Preissignal, das einen Anreiz für den Umstieg von emis-
sionsintensiven auf klimaschonendere Technologien wie beispielsweise den Einsatz 
von Wärmepumpen und Elektromobilität, mehr Energieeffizienz und die Nutzung er-
neuerbarer Energieträger setzt. Mit einem CO2-Preis wird die Sektorkopplung weiter 
vorangetrieben und es werden zusätzlich Anreize gesetzt, neue Klimaschutzinnovati-
onen zu entwickeln und in klimaschonende Technologien zu investieren. Durch einen 
CO2-Preis in den Nicht-EU ETS Sektoren wird ein Beitrag zur Finanzierung der Ener-
giewende geleistet. Zu einer modernen Industriepolitik, die nachhaltiges Wirtschaften 
stärkt, gehören verbindliche Umweltstandards und verlässliche Preissignale, die die 
ökologischen Kosten widerspiegeln. Damit ist ein CO2-Preis nicht nur ein wirksames 
Klimaschutzinstrument, sondern auch Innovationstreiber für die deutsche Wirtschaft. 

Die Bundesregierung wird ab 2021 eine CO2-Bepreisung für die Sektoren Verkehr 
und Wärme (Non-ETS-Sektoren) einführen. Das nationale Emissionshandelssystem 
(nEHS) erfasst die Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brenn- und Kraftstoffe 
(insbesondere Heizöl, Flüssiggas, Erdgas, Kohle, Benzin, Diesel). Dabei umfasst das 
System im Sektor Wärme die Emissionen der Wärmeerzeugung des Gebäudesek-
tors und der Energie- und Industrieanlagen außerhalb des EU-Emissionshandelssys-
tems (EU-ETS). Im Verkehrsbereich umfasst das System ebenfalls Emissionen aus 
der Verbrennung fossiler Kraftstoffe, jedoch nicht den Luftverkehr, der dem EU-ETS 
unterliegt. 

Zunächst wird ein Festpreissystem eingeführt, bei dem Zertifikate auf der vorgelager-
ten Handelsebene an die Unternehmen, die die Heiz- und Kraftstoffe in Verkehr brin-
gen, verkauft werden. Teilnehmer am nEHS sind die Inverkehrbringer oder Lieferan-
ten der Brenn- und Kraftstoffe. 

Dadurch entsteht ein verlässlicher Preispfad, der es Bürgern und Wirtschaft ermög-
licht, sich auf die Entwicklung einzustellen. Gleichzeitig wird eine Handelsplattform 
aufgebaut, die eine Auktionierung der Zertifikate und den Handel ermöglicht. 

- Im Jahr 2021 werden Zertifikate zu einem Festpreis von 10 Euro pro Tonne CO2 
ausgegeben. 

- Im Jahr 2022 werden Zertifikate zu einem Festpreis von 20 Euro pro Tonne CO2 
ausgegeben. 

- Im Jahr 2023 werden Zertifikate zu einem Festpreis von 25 Euro pro Tonne CO2 
ausgegeben. 

- Im Jahr 2024 werden Zertifikate zu einem Festpreis von 30 Euro pro Tonne CO2 
ausgegeben. 
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- Im Jahr 2025 werden Zertifikate zu einem Festpreis von 35 Euro pro Tonne CO2 
ausgegeben. 

Werden in einem Jahr mehr Zertifikate ausgegeben, als es den Emissionszuweisun-
gen für Deutschland entspricht, müssen aus anderen europäischen Mitgliedsstaaten 
solche zugekauft werden.  

Ab 2026 wird eine maximale Emissionsmenge festgelegt, die von Jahr zu Jahr gerin-
ger wird. Diese ergibt sich aus den im Klimaschutzplan 2050 und den EU-Vorgaben 
festgelegten Emissionsbudgets für die deutschen Non-ETS-Sektoren. Analog zum 
Verfahren im europäischen ETS-System müssen die betroffenen Unternehmen ihre 
CO2-Emissionen durch Zertifikate abdecken, die sie im Rahmen von Auktionen oder 
auf einem Sekundärmarkt erwerben. Der Zertifikatepreis bildet sich grundsätzlich am 
Markt, außer wenn der Höchstpreis überschritten oder der Mindestpreis unterschrit-
ten wird.  

Im Jahr 2026 erfolgt die Auktionierung der Zertifikate in einem Korridor zwischen ei-
nem Mindestpreis von 35 Euro pro Tonne CO2 und einem Höchstpreis von 60 Euro 
pro Tonne CO2. 

Im Jahr 2025 wird festgelegt, inwieweit Höchst- und Mindestpreise für die Zeit ab 
2027 sinnvoll und erforderlich sind.  

Ein sektorübergreifender einheitlicher Preis für Treibhausgasemissionen ist volkswirt-
schaftlich der kosteneffizienteste Weg, Klimaziele zu erreichen. Deshalb wird sich die 
Bundesregierung in enger Zusammenarbeit mit der EU-Kommission dafür einsetzen, 
einen europaweiten übergreifenden Zertifikatehandel für alle Sektoren einzuführen. 

Die genaue Ausgestaltung des Instruments wird noch geprüft und ist dem Gesetzge-
bungsverfahren vorbehalten.  

Kurzbeschreibung Das nationale Emissionshandelssystem (nEHS) für Wärme 
und Verkehr erfasst die Emissionen aus der Verbrennung 
fossiler Brenn- und Kraftstoffe (insbesondere Heizöl, Flüs-
siggas, Erdgas, Kohle, Benzin, Diesel). Anders als im EU-
Emissionshandel setzt das nationale EHS aber nicht bei den 
direkten Emittenten als Verursacher der Emissionen an, 
sondern auf den vorgelagerten Handelsebenen bei den Un-
ternehmen, die die Brenn- und Kraftstoffe in Verkehr bringen 
(sog. „Upstream-ETS“). 

Berichtspflichtige Unternehmen im nationalen EHS 

Welche Unternehmen in das nationale EHS einbezogen 
werden, bestimmt sich für die verschiedenen Brennstoffe 
grundsätzlich danach, wer die entsprechenden Energieer-
zeugnisse in Verkehr bringt bzw. liefert. Doppelbelastungen 
von Anlagen im EU-ETS werden ausgeschlossen. (Entspre-
chende Ausnahmeregelungen müssten im Emissionshan-
delsgesetz getroffen und über die für den Vollzug zustän-
dige Stelle ausgeführt werden.) 

Monitoring / Compliance  
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Die Teilnehmer an dem nationalen EHS sind verpflichtet, die 
aus der Nutzung der von ihnen vertriebenen Brennstoffe re-
sultierenden Emissionen in einem Emissionsbericht darzu-
stellen, der in elektronischer und durch unabhängige Dritte 
verifizierter Form an die zuständige Behörde zu übermitteln 
ist. Zur Abdeckung dieser (indirekten) Emissionen müssen 
die Verpflichteten eine entsprechende Menge an Zertifikaten 
im nationalen EHS-Register abgeben. Diese Zertifikate wer-
den grundsätzlich im staatlichem Auftrag über eine elektro-
nische EHS-Handelsplattform versteigert. 

EHS-Verpflichtete, die zum Abgabetermin weniger Zertifi-
kate abgegeben haben, als zur Abdeckung der Emissionen 
erforderlich, bleiben zur Abgabe der Differenzmenge ver-
pflichtet und unterliegen einer zusätzlichen Zahlungspflicht. 
Im Fall von fehlerhaften Emissionsberichten, aus denen sich 
eine fehlerhaft zu geringe Emissionsmenge ergibt, ist eine 
Zahlungspflicht in entsprechender Höhe festzusetzen.  

Festlegung der Gesamtmenge an Zertifikaten  

Ausgangspunkt für die Festlegung des Cap in der Periode 
2021-2030 sind die im Klimaschutzgesetz festgelegten Jah-
resbudgets in diesen Jahren. Dieses Ausgangsbudget wird 
vermindert um die Emissionen, die weder vom EU-Emissi-
onshandel noch vom nationalen EHS erfasst sind. Diese Ab-
zugsmenge betrifft im Wesentlichen die Nicht-CO2-Emissio-
nen der Landwirtschaft sowie die Prozessemissionen und 
die Nicht-CO2-Emissionen der Industrie (soweit nicht vom 
EU-ETS erfasst).  

Auf der anderen Seite muss das Ausgangsbudget zunächst 
erhöht werden um die prognostizierten Emissionen aus der 
Nutzung von EHS-pflichtigen Brennstoffen in Anlagen, die 
am EU-ETS teilnehmen, soweit solche Doppelerfassungen 
nicht durch die Ausgestaltung der Berichtspflicht im nationa-
len EHS ausgeschlossen werden können. Für solche Emis-
sionen, die sowohl im EU-Emissionshandel als direkte Emis-
sionen als auch im nationalen EHS als indirekte Emissionen 
berichtet werden müssen, ist im nationalen EHS eine ex-
post-Korrektur des Cap erforderlich, deren Ausgestaltung 
noch genauer zu prüfen ist.  

Darüber hinaus ist eine zusätzliche Beihilfe zugunsten der 
von dieser CO2-Doppelbepreisung betroffenen ETS-Anla-
genbetreiber zu prüfen. 

Preissteuerung in der Einführungsphase  

Der Emissionshandel ist ein Mengensteuerungssystem, bei 
dem sich der Zertifikatepreis am Markt bildet. Wegen der 
hohen Unsicherheiten über das Preisniveau, dass sich bei 
der Einführung dies Instruments einstellen wird, ist eine fünf-
jährige Einführungsphase (2021-2025) vorgesehen. In die-
ser Einführungsphase wird ein ansteigender Zertifikatepreis 
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festgelegt. Für das Startjahr 2021 beträgt der Festpreis 
10 Euro pro Tonne CO2. In den Folgejahren bis 2025 steigt 
der Zertifikatepreis dann schrittweise auf 35 Euro pro Tonne 
an (2022: 20 Euro, 2023: 25 Euro, 2024: 30 Euro, 2025: 35 
Euro). In der Einführungsphase des nationalen EHS mit ei-
nem festgelegten Höchstpreis kann dieses System die Ein-
haltung des festgelegten Emissionsbudgets nicht sichern. 
Werden in einem Jahr mehr Zertifikate ausgegeben, als es 
den Emissionszuweisungen für Deutschland entspricht, 
müssen aus anderen europäischen Mitgliedsstaaten solche 
zugekauft werden. 

Im Jahr 2026 erfolgt die Auktionierung der Zertifikate in ei-
nem Korridor zwischen einem Mindestpreis von 35 Euro pro 
Tonne CO2 und einem Höchstpreis von 60 Euro pro Tonne 
CO2. Im Jahr 2025 wird festgelegt, inwieweit Höchst- und 
Mindestpreise für die Zeit ab 2027 sinnvoll und erforderlich 
sind. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2021 – 2030 

Beteiligte BMU (Federführung), BMF, BMWi, BMVI, BMI 
Vollzugsbehörde (DEHSt) 
Unternehmen 

Folgenabschätzung Ein moderater Einstieg verhindert hohe finanzielle Belastun-
gen für die Betroffenen. Denn Privathaushalte und Unter-
nehmen haben in der Regel kurzfristig nur bedingte Möglich-
keiten, einem Preisanstieg durch eigenes Verhalten zu be-
gegnen. Sie können hingegen mittelfristig bei Investitions-
entscheidungen auf die künftige Preisentwicklung reagieren 
und in klimaschonende Alternativen investieren. Ein verläss-
licher Anstiegspfad gibt dabei größtmögliche Planungssi-
cherheit für künftigen Kauf- und Investitionsentscheidungen.  

Die Maßnahme wirkt grundsätzlich regressiv, da einkom-
mensschwache Haushalte durch eine CO2-Bepreisung 
durchschnittlich stärker belastet werden. Zusätzlich können 
besondere Betroffenheiten (u. a. Pendler, Mieter, Speditio-
nen) entstehen. Um diese Wirkung und Belastung zu ver-
meiden, soll folgende Regelung greifen: 

Die zusätzlichen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung kom-
men den weiteren Fördermaßnahmen dieses Klimaschutz-
programms zu Gute oder werden in Form einer Entlastung 
den Bürgern zurückgegeben. 

Wechselwirkungen In der Tendenz wirkt der Preismechanismus insbesondere 
darüber, dass klimaschonende Technologien wirtschaftlicher 
werden.  

Fördermaßnahmen: Grundsätzlich verstärkende Wirkung, 
über höhere Wirtschaftlichkeit und stärkere Nachfrage. Dies 
kann zu einer Senkung der notwendigen Förderung und 
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Förderkosten führen, gleichzeitig aber auch die Verbreitung 
von Umweltinnovationen fördern. 

Ordnungsrecht: wirkt im Grundsatz flankierend, da Ver-
schmutzung relativ teurer wird. Dadurch werden entspre-
chende Belastungen geringer (beispielsweise PKW-Stan-
dards) - allerdings kommt es nur im begrenzten Umfang zu 
einer zusätzlichen Wirkung. 

Die Maßnahme wirkt Reboundeffekten entgegen (beispiels-
weise Fahrleistung oder Wärme); der Preismechanismus 
trägt dazu bei, dass etwa Einsparungen aufgrund von vorge-
gebenen Effizienzstandards auch tatsächlich erreicht wer-
den. 

3.2.2 Mindestpreis im EU-Emissionshandel 

Die Bundesregierung wird sich in enger Zusammenarbeit mit der EU-Kommission da-
für einsetzen, einen europaweiten übergreifenden Zertifikatehandel für alle Sektoren 
einzuführen. In einem ersten Schritt soll der bestehende europäische Emissionshan-
del (für Energie und Industrie) um einen moderaten europäischen Mindestpreis er-
gänzt werden. Der Mindestpreis sorgt dafür, dass auch bei geringerer Nachfrage der 
Zertifikatepreis nicht mehr beliebig sinkt. Damit schaffen wir Planungssicherheit für 
Klimainvestitionen in den ETS-Sektoren.  
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3.3 Entlastung von Bürgern und Wirtschaft 

3.3.1 Senkung der Stromkosten 

Zeitgleich mit dem Einstieg in die CO2-Bepreisung werden Bürger und Wirtschaft 
beim Strompreis entlastet, indem die EEG-Umlage oder einzelne Fördertatbestände 
sowie ggf. andere staatlich induzierte Preisbestandteile (Netzentgelte, Umlagen und 
Abgaben) schrittweise aus den Bepreisungseinnahmen bezahlt werden. Der Zah-
lungsanspruch gemäß EEG für die Erneuerbaren Energien bleibt davon unberührt.  

Ab 2021 wird die EEG-Umlage um 0,25 Cent pro kWh gesenkt. Entlang des CO2Be-
preisungspfades beträgt die Entlastung 2022 0,5 Cent pro kWh und 2023 0,625 Cent 
pro kWh. Durch die EEG-Umlage werden besonders Familien und kleine mittelständi-
sche Unternehmen entlastet. Steigen die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, wird 
der Strompreis entlang des Bepreisungspfades weiter gesenkt. Damit werden auch 
die richtigen Anreize für eine zunehmende Elektrifizierung gesetzt und die sek-
tor-übergreifende Energiewende vorangetrieben. Die weiteren Maßnahmen aus dem 
Klimaschutzprogramm, die dazu führen könnten, dass Preisbestandteile des Stroms 
steigen, wird die Bundesregierung in einer Schrittfolge umsetzen, die sicherstellt, 
dass die Strompreissenkung erhalten bleibt.  

Die Regelungen zur Strompreiskompensation im EU-Emissionshandel bleiben unbe-
rührt. 

3.3.2 Änderung der Entfernungspauschale für Fernpendler 

Pendler, die einen langen Arbeitsweg zurücklegen müssen, besonders in ländlichen 
Räumen, können oftmals weder auf ein ausgebautes ÖPNV-Angebot zurückgreifen, 
noch stehen heute bereits ausreichende Ladeinfrastruktur und Fahrzeuge mit ent-
sprechender Reichweite zur Verfügung, um kurzfristig auf Elektromobilität umzustei-
gen. Dies wird sich in den kommenden Jahren ändern. Deshalb wird zu deren Entlas-
tung die Pendlerpauschale ab 2021 ab dem 21sten km auf 35 Cent befristet bis zum 
31.12.2026 angehoben. 

3.3.3 Änderungen beim Wohngeld und beim Mietrecht 

Zur Vermeidung sozialer Härten bei steigenden Heizkosten werden wir die Wohn-
geldbezieher durch eine Erhöhung des Wohngeldes um 10 Prozent unterstützen. 
Darüber hinaus werden Änderungen im Mietrecht geprüft, die eine begrenzte Umla-
gefähigkeit der CO2-Bepreisung vorsehen. Dies führt zu einer doppelten Anreizwir-
kung: Für Mieter zu energieeffizientem Verhalten und für Vermieter zu Investitionen 
in klimaschonende Heizungssysteme bzw. energetische Sanierungen.  
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3.3.4 Transferleistungen 

Erhöhte Energiekosten werden bei den Transferleistungen bereits nach den festge-
legten Verfahren berücksichtigt.  
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3.4 Maßnahmen in den Sektoren  

3.4.1 Energiewirtschaft 

Beschreibung des Sektors 

Der Sektor Energiewirtschaft umfasst im Wesentlichen alle Emissionen aus der Ver-
brennung fossiler Rohstoffe in Kraftwerken der öffentlichen Strom- und Wärmebereit-
stellung, Pipelineverdichtern, Raffinerien sowie die flüchtigen Emissionen aus der 
Energiewirtschaft. Darin sind auch die Emissionen enthalten, die aus dem Stromver-
brauch privater Haushalte, des Verkehrs, der Industrie (außer Eigenerzeugung) und 
von Gewerbe, Handel, Dienstleistungen GHD resultieren.  

Die zentralen Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgas(THG)-Emissionen in 
der Energiewirtschaft sind der stetige und zuverlässige Ausbau der erneuerbaren 
Energien und die schrittweise Beendigung der Kohleverstromung sowie die Steige-
rung der Energieeffizienz in der Energiewirtschaft selbst und den Nachfragesektoren. 
Darüber hinaus tragen insbesondere der Europäische Emissionshandel und die 
Kraft-Wärme-Kopplung zur Minderung von THG-Emissionen bei. Durch ambitionierte 
Zielsetzungen und regulatorische Maßnahmen, wie z. B. das EEG, die sogenannte 
Sicherheitsbereitschaft Braunkohle gemäß § 13 EnWG, das Kraft-Wärme-Kopplungs-
gesetz (KWKG) und vielfältige Maßnahmen zur Effizienzförderung sowie die be-
grenzte Menge von Zertifikaten im Europäischen Emissionshandel konnten die THG-
Emissionen in der Energiewirtschaft seit 1990 deutlich um 33 Prozent gesenkt wer-
den. Im Jahr 2018 betrug der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch be-
reits ca. 38 Prozent. Die Kohleverstromung (aus Braun- und Steinkohle) ist kontinu-
ierlich rückläufig und hat 2018 mit 229 TWh den niedrigsten Wert seit dem Jahr 1990 
erreicht. Dennoch sind wie in anderen Sektoren auch in der Energiewirtschaft zusätz-
liche Anstrengungen erforderlich. Mit den hier vorgelegten Maßnahmen soll die posi-
tive Entwicklung in der Energiewirtschaft fortgeschrieben und beschleunigt werden, 
um so das Sektorziel 2030 zu erreichen.  

Emissionsentwicklung inkl. Annahmen zur und Bedingungen für Referenzentwicklung 

in der Abgrenzung der Sektoren des Klimaschutzplans 

Mit 311 Mio. t im Jahr 2018 ist die Energiewirtschaft der Sektor mit den meisten 
THG-Emissionen. Allerdings hat der Energiesektor seit dem Jahr 1990 mit 155 Mio. t 
in absoluten Mengen auch die größte Emissionsminderung erbracht. Allein im Jahr 
2018 betrug die THG-Minderung 14 Mio. t CO2-Äq. gegenüber dem Vorjahr (nach 
vorläufigen Schätzungen des Umweltbundesamts).  

Die dem BMWi vorliegenden Projektionen für die Entwicklung der Emissionen in der 
Energiewirtschaft kommen zu dem Ergebnis, dass ohne - aus heutiger Sicht - zusätz-
liche Maßnahmen die Emissionen in der Energiewirtschaft auf ein Niveau von 261 
Mio. t CO2-Äq. im Jahr 2030 sinken dürften.  

Diesen Prognosen liegen Annahmen zu einer ohnehin erfolgenden Entwicklung zu-
grunde, die im Wesentlichen die bisherigen Förderungen des Ausbaus erneuerbarer 
Energien bei Strom und Wärme sowie von effizienten und klimaschonenden Kraft-
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Wärme-Kopplungsanlagen voraussetzen. Darüber hinaus sind bestehende Regelun-
gen zur einmaligen Überführung von Braunkohlekraftwerken in die Sicherheitsbereit-
schaft berücksichtigt sowie die Tatsache, dass Anlagen im Umwandlungssektor dem 
Europäischen Emissionshandel unterliegen.  

Herausforderung und Ziel 

Das mit dem Klimaschutzplan 2050 beschlossene Sektorziel 2030 für die Energie-
wirtschaft liegt bei 175-183 Mio. t CO2-Äq., die maximal noch ausgestoßen werden 
dürfen, um das nationale Klimaziel einzuhalten. Mit Blick auf das Ziel 2030 erbringt 
der Sektor Energiewirtschaft mit einer THG-Minderung von 61-62 Prozent gegenüber 
1990 einen überproportionalen, aber, entsprechend des hohen Anteils an den Ge-
samtemissionen Deutschlands, angemessenen Beitrag. Die Energiewirtschaft hat da-
mit auch künftig den mit Abstand größten absoluten Minderungsbeitrag zur Errei-
chung des Klimaziels 2030 zu leisten. 

Um dieses ambitionierte Sektorziel der Energiewirtschaft zu erreichen, sind Maßnah-
men notwendig, die klimapolitisch ehrgeizig, aber gleichzeitig auch ökonomisch und 
sozial ausgewogen sind und die Versorgungssicherheit stets gewährleisten. Oberste 
Richtschnur ist demnach das energiepolitische Zieldreieck aus Versorgungssicher-
heit, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zudem ist darauf zu achten, dass 
die gesellschaftliche Akzeptanz insgesamt gewahrt bleibt. Diese Kriterien wurden bei 
der Konzeption der Maßnahmen berücksichtigt und werden auch bei der weiteren 
Umsetzung Anwendung finden. Wesentliche Größe zur Bemessung der für den Ener-
giesektor zusätzlich zu ergreifenden Maßnahmen, ist die erwartete Entwicklung zum 
Bruttostromverbrauch. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass sich dieser auf-
grund zunehmender Stromnachfrage der Bereiche Wärme und Verkehr auf der einen 
Seite und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz auf der anderen Seite im 
Jahr 2030 geringfügig unterhalb des heutigen Niveaus bewegen dürfte. 

Wer sind die handelnden Personen im Sektor Energiewirtschaft, wen erreichen die 

einzelnen Maßnahmen? 

Die handelnden Personen und Betroffene in der Energiewirtschaft sind je nach Maß-
nahme unterschiedlich. Von der Regierungs- bzw. Verwaltungsebene abgesehen 
sind in der Regel die Hauptbetroffenen die Energieversorger und Energieverbrau-
cher, d. h. Unternehmen sowie Bürger und Bürgerinnen. Sie unterliegen einerseits 
energiepolitischen Vorgaben und Belastungen (z. B. EEG-Umlage), erhalten auf der 
anderen Seite aber auch ökonomische und geschäftspolitische Anreize, in die Ener-
giewende zu investieren und diese aktiv voranzutreiben und zu gestalten. Diese ak-
tive Teilhabe, die in den letzten Jahren z. B. durch die Nutzung von PV-Dachanlagen 
oder der Beteiligung an Bürgerwindparks und Förderprogrammen zur Energieeffizi-
enz geprägt war, wird nicht zuletzt im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der 
Energiewirtschaft, der Einführung intelligenter Stromzähler und -netze etc. weiter 
steigen. Dazu wird auch die Verbesserung des Rahmens für Mieterstrommodelle ei-
nen Beitrag leisten.  

Mit Maßnahmen im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation werden neue, 
zusätzliche Potenziale für den Klimaschutz im Sektor Energie erschlossen (vgl. Kapi-
tel 3.5.3). Abgesehen von diesen näher vorgestellten Maßnahmen befinden sich 
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zahlreiche weitere bereits in der Umsetzung, die für den Erfolg der Energiewende un-
erlässlich sind. Dies betrifft insbesondere die Optimierung und den Ausbau der 
Stromnetze oder die Fortentwicklung der so genannten Sektorkopplung.  

Mit der Energiewende nimmt der überregionale Stromtransportbedarf deutlich zu. 
Auch werden sich die Anforderungen an das Stromnetz insgesamt verändern. Die in-
stallierte Leistung der ans Stromnetz angeschlossenen erneuerbaren Energien hat 
sich seit dem Jahr 2000 von rund 12 Gigawatt bis 2018 nahezu verzehnfacht 
(118 GW). Der Entwurf des Netzentwicklungsplans (NEP 2019 bis 2030) geht davon 
aus, dass sich die installierte erneuerbare Erzeugungsleistung bis 2030 noch einmal 
auf rund 200 GW verdoppeln wird. Neue Stromleitungen werden also auf allen Netz-
ebenen gebraucht, auch wenn eine möglichst weitgehende Optimierung und Verstär-
kung des bestehenden Netzes erfolgt. Der erforderliche Ausbaubedarf auf Übertra-
gungsnetzebene wird bis Jahresende im laufenden NEP 2019 bis 2030 ermittelt. Das 
BMWi hat zudem mit dem Aktionsplan Stromnetz vom Sommer 2018, dem novellier-
ten Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG 2.0) sowie dem Aufbau eines um-
fassenden Controlling-Systems zur Überwachung der Fortschritte beim Netzausbau 
im Frühjahr 2019 bereits geeignete Maßnahmen ergriffen, um die weitere Systemin-
tegration der erneuerbaren Energien zu erleichtern. 

Daneben muss auch der zunehmenden Bedeutung der Verteilnetze Rechnung getra-
gen werden. Letztlich gilt es, Voraussetzungen für Flexibilität im Verteilnetz und An-
reize für die Bereitstellung von Flexibilität, auch unter Nutzung der Möglichkeiten ei-
ner zunehmenden Digitalisierung, zu schaffen und im Netzbetrieb zu ermöglichen. 
Für die Steigerung der Akzeptanz bedarf es darüber hinaus einer Informationsoffen-
sive, die auch den Umwelt- und Gesundheitsschutz beim Netzausbau umfasst (Kom-
petenzzentrum „Strahlenschutz und Stromnetze“). 

Damit die Energiewende auf lange Sicht ein Erfolg wird, müssen wir nicht nur den 
Stromsektor auf erneuerbare Energien umstellen, sondern auch die Vernetzung der 
Nachfragesektoren untereinander sowie mit dem Erzeugungssektor vorantreiben 
(Sektorkopplung). Der Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien kann in allen 
Sektoren dazu beitragen, fossile Energieträger zu verdrängen. Auch gilt es, im 
Wärme- und Verkehrsbereich stärker auf die Erneuerbaren zu setzen. Dies geschieht 
u. a. durch den direkten Einsatz von erneuerbaren Energien, aber auch den – soweit 
möglich direkten – Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien. Im Verkehrssektor 
wird der Umstieg auf Elektromobilität vorangetrieben. Zusammen mit dekarbonisier-
ten Wärmenetzen wird die Sektorkopplung mit EE-Strom für klimafreundliches Woh-
nen und Arbeiten in Gebäuden sorgen. Dazu wird das Förderprogramm „Wärmenetz-
systeme 4.0“ weiterentwickelt. Bestehende Hindernisse für die Sektorkopplung wer-
den identifiziert und abgebaut, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll ist (Eckpunkte Maß-
nahme 49). 

Die damit einhergehende Ausweitung des Verbrauchs von Strom muss mit ambitio-
nierten Effizienzmaßnahmen einhergehen. Zudem kann die zunehmende Sektor-
kopplung die Flexibilisierung der Energienachfrage unterstützen. 

Um den Ausbau erneuerbarer Energien zu flankieren, werden mittel- bis langfristig 
Speichermöglichkeiten ausgebaut werden müssen. Dies ist in erster Linie Aufgabe 
der Akteure im Markt. Dazu wird für die Abschaltbare-Lasten-Umlage und die Um-
lage nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung geprüft, inwieweit Stromspeicher beim 
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Strombezug von diesen Umlagen befreit werden können. Um die Lage von Strom-
speichern im aktuellen Marktumfeld zu verbessern, werden sie von bestehenden Um-
lagen befreit, sofern dadurch eine Doppelbelastung ensteht. Wir werden die Schritt-
folge so gestalten, dass das Ziel des Klimaschutzprogramms 2030, die Strompreise 
zu senken, nicht gefährdet wird.  

Eine umfassende Überwachung aller Maßnahmen im Bereich Energie / Klima erfolgt 
in den regelmäßigen Berichten der Bundesregierung (u. a. Monitoring der Energie-
wende, Klimaschutzbericht).  

3.4.1.1 Schrittweise Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung auf Basis 

der Empfehlungen der Kommission WSB 

Kurzbeschreibung Die Kommission „Wachstum, Strukturwandel, Beschäfti-
gung“ hat Anfang des Jahres umfangreiche Empfehlungen 
vorgelegt, wie der schrittweise Ausstieg aus der Kohlever-
stromung im Einklang mit den Klimazielen sozialverträglich 
umgesetzt und finanziert werden kann. Die installierte Er-
zeugungskapazität aus Kohlekraftwerken im Markt soll bis 
2030 auf insgesamt 17 GW reduziert werden und bis spä-
testens 2038 vollständig beendet werden. Dabei müssen – 
wie auch von der Kommission gefordert - eine sichere 
Stromversorgung und bezahlbare Strompreise gewährleistet 
bleiben. Die Empfehlungen der Kommission „Wachstum, 
Strukturwandel, Beschäftigung“ enthalten einen gesell-
schaftlichen Konsens, wie der Kohleausstieg bis 2038 erfol-
gen kann. Diesen setzen wir in enger Abstimmung mit den 
betroffenen Bundesländern um.  

Mehr als zwei Drittel der Emissionen im Sektor Energiewirt-
schaft werden durch Kohlekraftwerke verursacht. Um das 
Sektorziel des Klimaschutzplans zu erreichen, ist daher eine 
zentrale Maßnahme, den Strom aus fossilen Brennstoffen 
sukzessive durch Strom aus erneuerbaren Energien zu er-
setzen und insgesamt durch geeignete Energieeffizienz-
maßnahmen die Stromnachfrage zu reduzieren. Derzeit be-
finden sich 18,9 GW Braunkohlekraftwerke und 21,4 GW 
Steinkohlekraftwerke im Markt. Zusätzlich befinden sich 2,3 
GW Steinkohlekraftwerke in der Netzreserve und 1,9 GW 
Braunkohlekraftwerke in der Sicherheitsbereitschaft. 1,1 GW 
Steinkohlekraftwerke befinden sich derzeit im Bau (Quelle: 
Kraftwerksliste der BNetzA, Stand: 7.3.2019).  

Entsprechend den Empfehlungen der Kommission „Wachs-
tum, Strukturwandel und Beschäftigung“ soll die Verstro-
mung von Braun- und Steinkohle stetig reduziert werden, 
sodass die Leistung der Kraftwerke im Markt im Jahr 2022 
rund 15 GW Braunkohle und 15 GW Steinkohle, im Jahr 
2030 maximal 9 GW Braunkohle und 8 GW Steinkohle und 
spätestens zum Ende des Jahres 2038 null GW beträgt. Die 
Details sollen in Bezug auf die Braunkohle in Verhandlun-
gen mit den Kraftwerksbetreibern möglichst einvernehmlich 
festgelegt werden. In Bezug auf die Steinkohle sollen im 
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Rahmen einer Ausschreibung Kompensationen vergeben 
werden, die degressiv abschmelzen. Eine Kraftwerksstillle-
gung kann grundsätzlich auch über die Umstellung von 
Kohle auf emissionsarme Brennstoffe im Rahmen des 
KWKG erfolgen. Im Jahr 2032 soll überprüft werden, ob die 
energiewirtschaftlichen, beschäftigungspolitischen und be-
triebswirtschaftlichen Voraussetzungen vorliegen, um das 
Abschlussdatum in Verhandlungen mit den Kraftwerksbe-
treibern auf das Jahr 2035 vorzuziehen. Der Bau neuer 
Kraftwerke soll nicht mehr genehmigt werden. 

Die Begleitung des mit dem Kohleausstieg verbundenen 
Strukturwandels ist für die Bundesregierung von erheblicher 
Bedeutung. Mit dem Sofort-Programm für die Braunkohlere-
gionen werden in einem ersten Schritt schnell umsetzbare 
und wirksame Projekte der Länder unterstützt. Der von der 
Bundesregierung auf den Weg gebrachte Entwurf für ein 
Strukturstärkungsgesetz-Kohleregionen unterstützt die vom 
Kohleausstieg betroffenen Regionen im Hinblick auf eine 
nachhaltige und in die Zukunft gerichtete Strukturentwick-
lung. 

Die Beschlüsse der Bundesregierung aus den Eckpunkten 
zur Umsetzung der strukturpolitischen Empfehlungen der 
KSB für ein „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ aus 
dem Mai 2019 insbesondere zur Versorgungssicherheit in 
Süddeutschland und zur Notwendigkeit zur Durchführung ei-
ner nationalen Analyse der Versorgungssicherheit als not-
wendige Voraussetzung für die Einrichtung (ggf. regionaler) 
systematischer Investitionsanreize gelten fort. 

Zeitraum der Um-
setzung 

Die Bundesregierung hat bereits das Strukturstärkungsge-
setz für die Kohleregionen vorgelegt und wird spätestens im 
November auch die gesetzlichen Regelungen zum Ausstieg 
aus der Kohleverstromung und die noch ausstehenden 
Maßnahmen (Umstieg auf Gas-KWK und Strompreisentlas-
tung Netzentgelte) aus dem WSB-Eckpunktebeschluss der 
Bundesregierung im Kabinett beschließen.  

Das Gesetzgebungsverfahren soll in diesem Jahr abge-
schlossen werden. 

Beteiligte BMWi (Federführung), BMF, BMU, BMBF, BK  

Weitere Folgen  
Versorgungssicherheit: 

Derzeit bestehen im europäischen Stromsystem Überkapa-
zitäten von etwa 80 bis 90 GW. Diese Einschätzung fußt auf 
einem externen Gutachten, welches das BMWi zum Thema 
Versorgungssicherheit an den europäischen Strommärkten 
vergeben hat und dessen Ergebnisse zusammen mit dem 
Monitoringbericht zur Stromversorgungsicherheit (§ 63 
i.V.m. § 51 EnWG) veröffentlicht werden. Aus dem Gutach-
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ten ergibt sich, dass, soweit die Integration der europäi-
schen Strommärkte weiter wie geplant voranschreitet, kon-
ventionelle Kraftwerke sukzessive reduziert werden können, 
ohne das gegenwärtige Niveau der Versorgungssicherheit 
im europäischen Stromsystem bis 2030 zu beeinträchtigen. 
Das BMWi führt gemäß § 51 Abs. 1 EnWG ein Monitoring 
der Versorgungssicherheit im Bereich der leitungsgebunde-
nen Versorgung mit Elektrizität und Erdgas durch, das fort-
laufend weiterentwickelt wird. Nach § 63 Abs. 2 EnWG ist 
der Monitoring-Bericht zur Versorgungssicherheit im Elektri-
zitätsbereich mindestens alle zwei Jahre zu erstellen und 
gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2003/54/EG der EU-Kommis-
sion zu übermitteln. 

Strompreise: 

Die Strompreise sollen weiterhin bezahlbar bleiben.  

Ein Monitoring der Entwicklung der Strompreise wird gemäß 
§ 63 Abs. 3 EnWG und § 53 Abs. 3 GWB durch die Bundes-
netzagentur (BNetzA) und das Bundeskartellamt (BKartA) 
durchgeführt. Die Ergebnisse werden jährlich in einem ge-
meinsamen Monitoring-Bericht veröffentlich. 

Folgenabschätzung Gesamtwirtschaftliche Folgenabschätzungen zu Klima-
schutzprogrammen, mit denen wir die Klimaziele 2030 errei-
chen, liegen bereits vor3. Ergänzende Studien sind in der 
Vorbereitung. 

Wechselwirkungen  Versorgungssicherheit in Strom und Wärme: Umstel-

lung von Kohle auf emissionsarme Brennstoffe im 

Rahmen des KWKG, Kraftwerksreserven, Versor-

gungssicherheitsmonitoring, 

 Netzausbau und Prüfung der Systemrelevanz: Netz-

reserve zur Erhaltung der Systemstabilität, 

 Zubau Erneuerbarer Energien auf 65 Prozent bis 

2030 ist erforderlich, um in Kombination mit den ver-

bleibenden 17 GW Kohle das Sektorziel sicher zu er-

reichen. Soweit der Anteil der Erneuerbaren Energien 

nicht auf 65 Prozent erhöht wird, würde das Sektor-

ziel sehr wahrscheinlich verfehlt. 

3.4.1.2 Ausbau der EE auf 65 Prozent Anteil am Bruttostromverbrauch bis 2030 

Kurzbeschreibung Der zielstrebige, effiziente, netzsynchrone und zunehmend 
marktorientierte Ausbau der erneuerbaren Energien ist ne-
ben dem Ersatz von Kohle-KWK durch Gas-KWK und der 
Verringerung der Kohleverstromung ein entscheidender 

                                            
3 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/gesamtwirtschaftliche-effekte-der-energie-
wende.html 
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Baustein zur Erreichung der Klimaziele in der Energiewirt-
schaft.  

Die Bundesregierung hat das Ziel, im Jahr 2030 einen Anteil 
erneuerbarer Energien am Stromverbrauch von 65 Prozent 
zu erreichen. Der Anteil der erneuerbaren Energien (EE) am 
Bruttostromverbrauch betrug im Jahr 2018 rd. 38 Prozent. 
Der Ausbau der EE in der Stromerzeugung wird maßgeblich 
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gefördert 
und gesteuert. Im EEG sind derzeit die Ziele  

 40 bis 45 Prozent bis zum Jahr 2025, 

 55 bis 60 Prozent bis zum Jahr 2035 und 

 mind. 80 Prozent bis zum Jahr 2050 festgeschrieben. 

Der Anteil der EE am Bruttostromverbrauch wird neben den 
Ausbaupfaden maßgeblich von der Entwicklung des Strom-
verbrauchs geprägt (u. a. Effizienz und Sektorkopplung).  

Windenergie-an-Land 

Beim Windenergieausbau an Land müssen Hemmnisse ins-
besondere bei der Planung und Genehmigung von Anlagen, 
aber auch in Hinblick auf die Flächenverfügbarkeit behoben 
werden. Notwendig sind Maßnahmen, die zum einen für 
ausreichenden Wettbewerb und zum anderen für akzeptable 
Lösungen für den Bau und Betrieb von Anlagen vor Ort sor-
gen. Dafür gilt es insbesondere 

 die Möglichkeiten des Repowerings zu unterstützen, 

soweit dies nicht den Regelungen zu Mindestabstän-

den entgegensteht.  

 Bürgerenergie vor Ort zu stärken,  

 die Genehmigungssituation zu verbessern und hier-

mit Klima- mit Natur- und Artenschutzbelangen bes-

ser in Einklang bringen,  

 Planungsverfahren zu beschleunigen; 

 Bürgerinnen und Bürger vor Ort frühzeitig anzuhören 

und  

 die Vereinbarkeit der Windenergienutzung und der 

Luftfahrt zu verbessern. 

Zur besseren regionalen Verteilung des Ausbaus von Wind-
energieanlagen wird einen Regionalisierungsbonus einge-
führt. 

Die folgenden Bestimmungen haben zum Ziel, die Akzep-
tanz des Ausbaus der Erneuerbaren Energien zu erhöhen. 
Es ist sicherzustellen, dass es für betroffene Anlieger im 
Einzelfall bei den Mindestabständen zu keiner Verringerung 
gegenüber der geltenden Rechtslage kommt: 
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Mindestabstand von Windenergieanlagen  

Bis zu einem Mindestabstand von 1.000 Metern dürfen künf-
tig keine neuen Windkraftanlagen errichtet oder repowert 
werden. Die Mindestabstandsregelung gilt für reine und all-
gemeine Wohngebiete, sie gilt auch für dörfliche Strukturen 
mit signifikanter Wohnbebauung, auch wenn sie nicht als 
solche ausgewiesen sind. 

Flächenpläne: Die neuen Mindestabstandsregelungen gel-
ten für die bestehenden und die künftigen Flächenpläne. 
Das heißt, für bestehende Flächenpläne reduzieren sich die 
dort ausgewiesenen Windflächen insoweit. Die Pläne blei-
ben im Übrigen erhalten. Die neuen Mindestabstandsrege-
lungen gelten nicht für diejenigen Flächenpläne, die zwi-
schen dem 1.1.2015 und dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
rechtskräftig geworden sind. 

Opt out: Innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten der 
Neuregelung kann ein Bundesland geringere Mindestab-
standsflächen gesetzlich festlegen. Die bestehende Ab-
standsregel 10H in Bayern bleibt erhalten. 

Unabhängig davon erhalten Kommunen unbefristet die Mög-
lichkeit, geringere Mindestabstände festzulegen. Die Kom-
munen sollen künftig eine finanzielle Beteiligung am Betrieb 
von Windrädern erhalten. Diese kann erhöht werden, wenn 
die Kommunen von ihrem Opt-Out-Recht Gebrauch ma-
chen. Der Entwurf des Grundsteuerreformgesetzes sieht 
das bereits vor. Das kann durch einen gesonderten Hebe-
satz noch verstärkt werden.  

Windenergie auf See:  

Das im EEG und Windenergie-auf-See-Gesetz verankerte 
Ausbauziel für den Ausbau der Windenergie auf See heben 
wir auf 20 GW im Jahr 2030 an, sofern verbindliche Verein-
barungen mit den betroffenen Küstenländern erzielt werden. 
Mit den Übertragungsnetzbetreibern werden entsprechende 
Vereinbarungen geschlossen. 

Photovoltaik 

Der derzeit noch bestehende Deckel von 52 GW für die För-
derung des Ausbaus von PV-Anlagen wird aufgehoben. 

Generell gilt es, eine bessere regionale Verteilung des Aus-
baus der erneuerbaren Energien über alle Erzeugungsarten 
festzulegen. Weitere Akzeptanzmaßnahmen werden ge-
prüft, zum Beispiel die Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen beim Mieterstrom. 

Unter der Voraussetzung, dass es u.a. gelingt, die Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren bei der Windenergie 
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an Land und den Netzausbau zu beschleunigen, wird fol-
gendes Zielmodell für den Ausbau erneuerbarer Energien 
im Jahr 2030 angestrebt:  

EE-Technologie Stromerzeugung 
2030 in TWh* 

Installierte Leistung 
2030 in GW* 

Wind an Land 140-145 67-71 

Photovoltaik 90 98 

Wind auf See 79-84 20 

Biomasse 42 8,4 

Wasserkraft und 
sonstige 

21 6 

(*) Exakter Strommix und installierte Leistungen sind u.a. abhängig von 
marktgetriebenem Ausbau und technischem Fortschritt 

Zeitraum der Um-
setzung 

Die gesetzliche Umsetzung der Vorgabe des Koalitionsver-
trages (EE-Anteil von 65-Prozent bis 2030) beginnt in 2019 
u.a. mit dem Ausbauziel für Wind-Offshore, den Abstandsre-
geln und der Aufhebung des PV-Deckels. 

Beteiligte BMWi (Federführung für EE), BMU, BMEL, BMVI, BMF, 
BMJV, BMI (FF für Mindestabstandsregelung im BauGB); 
weitere Akteure: BNetzA, BSH, ÜNB, Küstenländer (Wind 
auf See einschl. Netzausbau), Länder und Kommunen (Ge-
nehmigungsverfahren bzw. Eignungsflächen bei Wind an 
Land bzw. PV-Freiflächen) 

Weitere Folgen  Umfassendes Monitoring zum EEG, gesetzlich alle 4 Jahre 
(Erfahrungsbericht der Bundesregierung und zugehörige 
Forschungsvorhaben des BMWi), Wirkungen der EEG-Um-
lage dokumentiert, Erzeugungskosten einiger EE stark ge-
sunken, erheblicher weiterer Umbau der Energiewirtschaft 

Folgenabschätzung Gesamtwirtschaftliche Folgenabschätzungen zu Klima-
schutzprogrammen, mit denen wir die Klimaziele 2030 errei-
chen, liegen bereits vor4. Ergänzende Studien sind in der 
Vorbereitung. 

Wechselwirkungen  Mit Sektorkopplung (bei intensiverer Sektorkopplung 

höherer EE-Strombedarf), 

 mit Netzbetrieb und -ausbau (höhere EE-Stromerzeu-

gung fordert optimierten Netzbetrieb, Umbau des 

Energiesystems und bedingt Netzausbau), 

 mit Kohlereduktion (bei 65 Prozent EE wird entfallen-

der Kohlestrom durch EE & KWK ersetzt. Bei gerin-

gerer EE-Stromerzeugung würden Kohlekraftwerke 

mehr produzieren, um das Sektorziel zu erreichen 

                                            
4 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/gesamtwirtschaftliche-effekte-der-energie-
wende.html 
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müsste die Kohleleistung dann stärker reduziert wer-

den als von Kommission WSB empfohlen). 

Darüber hinaus ist die Biomasseverfügbarkeit für den Um-
wandlungssektor innerhalb des begrenzten, nachhaltig – 
auch unter Beachtung weiterer Umweltfaktoren – verfügba-
ren Potenzials zu beachten. Beim Einsatz von Biomasse 
sind zudem Auswirkungen auf die lokale Luftqualität und 
Obergrenzen bei den Emissionsfrachten durch den Ausstoß 
von Luftschadstoffen zu berücksichtigen. 

3.4.1.3 Weiterentwicklung und umfassende Modernisierung der KWK 

Kurzbeschreibung Die Kraft-Wärme-Kopplung wird kompatibel zum Ausbau der 
erneuerbaren Energien auf der Strom- und der Wärmeseite 
gefördert. Moderne KWK-Systeme ersetzen perspektivisch 
Kohle-KWK-Kraftwerke, sichern die Strom- und Wärmever-
sorgung ab und unterstützen durch eine flexible und system-
dienliche Fahrweise die Integration erneuerbarer Energien. 
Die KWK-Förderung auch in der öffentlichen Versorgung 
wird weiterentwickelt und bis 2030 verlängert.   

Zeitraum der Um-
setzung 

Umsetzung in zeitlichem Zusammenhang mit dem Koh-
leausstiegsgesetz  

Beteiligte BMWi (Federführung), BMU 

Weitere Folgen  Die aktuelle KWKG Förderung wurde durch ein Forschungs-
vorhaben (Prognos, Öko-Institut, Fraunhofer IFAM, BHKW-
Consult) evaluiert, daneben werden jährlich die Fördersätze 
überprüft. Umfassendes Monitoring des KWKG (inkl. zuge-
höriges Forschungsvorhaben). 

Folgenabschätzung Gesamtwirtschaftliche Folgenabschätzungen zu Klima-
schutzprogrammen, mit denen wir die Klimaziele 2030 errei-
chen, liegen bereits vor5. Ergänzende Studien sind in der 
Vorbereitung. 

Wechselwirkungen  Mit der CO2-Bepreisung im Non-ETS-Bereich,  

 mit EE-Ausbau auf Strom- und Wärmeseite Flexibler 

Betrieb unter Beachtung der Entwicklung der Nach-

frage  

 mit Kohlereduktion (Kohle-KWK wird durch EE & 

Gas-KWK ersetzt.  

 mit Versorgungssicherheit (Kohle-KWK wird nicht 

stillgelegt, sondern durch EE & Gas-KWK ersetzt, 

Kraftwerksleistung bleibt erhalten), 

                                            
5 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/gesamtwirtschaftliche-effekte-der-energie-
wende.html 
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 mit anderen Förderinstrumenten (KWKG-Förderung 

muss kompatibel mit direkten und indirekten Förder-

instrumenten ausgestaltet werden, beispielsweise 

EEG-Eigenversorgung, Mini-KWK-Förderung, Stein-

kohle Stilllegungsmaßnahme, Wärmenetze 4.0 etc.). 

3.4.1.4 Wärmenetze zunehmend auf erneuerbare Energien und unvermeidbare Ab-

wärme umstellen 

Kurzbeschreibung Wärmenetze werden zunehmend effizienter und auf erneu-
erbare Energien und unvermeidbare Abwärme umgestellt. 
Daraus ergeben sich weitere positive Effekte im Gebäu-
debereich. 

Mit einer intelligenten Steuerung können Wärmenetze und 
Wärmespeicher, CO2-arme und CO2-freie Wärmequellen 
wie erneuerbare Energien und nicht vermeidbare Abwärme 
miteinander verknüpft werden und so eine sichere, weitge-
hend brennstofffreie Wärmeversorgung ermöglichen. Diese 
Maßnahme steht in engem Zusammenhang mit den Effizi-
enzmaßnahmen auf Seiten der Nachfrage. BMWi hat daher 
in der vergangenen Legislaturperiode bereits das Pilotpro-
gramm „Wärmenetzsysteme 4.0“ gestartet, das die Planung 
und den Bau hochinnovativer multivalenter Wärmenetze der 
vierten Generation fördert, die Wärme und Kälte hocheffi-
zient und umweltschonend bereitstellen. 

Wesentliche Maßnahmenelemente sind:  

 In der 19.LP soll ein erweitertes HH-basiertes För-

derprogramm unter Berücksichtigung der Preisent-

wicklung der eingesetzten Brennstoffe entwickelt 

werden, welches zusätzlich Anreize für die Transfor-

mation von Bestandswärmenetzen setzt. 

Als flankierende Maßnahmen bzw. unterstützend für die 
Transformation hin zu einer CO2-armen Wärmeversorgung 
(zentral über Wärmenetze sowie dezentral, gebäudenah) 
wirken: 

 Wärme-Umlage: umlagebasierte, marktwirtschaftlich 

orientierte Förderung, 

 ggf. CO2-Bepreisung (vgl. unten),  

 daneben ggf. Anpassung des Rechtsrahmens für 

Ausbau und Optimierung von Wärmenetzen mit ho-

hen EE-Anteilen,  

 begleitend: Stakeholder-Dialog „Wärmenetze im 

Kontext der Wärmewende“. 
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Zeitraum der Umset-
zung 

 Start erweitertes HH-basiertes Förderprogramm, wel-

ches insbesondere auch Anreize für die Transforma-

tion der Bestandswärmenetze setzt, bis 2021, 

 Wärme-Umlage erfordert gesetzl. Grundlage - entwe-

der neues WärmeG oder Integration in bestehendes 

Gesetz (z. B. KWKG), Umsetzung dementsprechend 

langwieriger. 

Beteiligte BMWi (Federführung), BMI, BMU, BMF 

Weitere Folgen   Gelingt Marktmobilisierung, ergeben sich erhebliche 

Chancen für div. Wirtschaftsakteure (Hoch-/ Tiefbau, 

Berater / Energiemanager, Planungsunternehmen, 

Technologiehersteller etc.), 

 bei entsprechender Maßnahmenflankierung positive 

Synergieeffekte zu Gebäudemaßnahmen möglich, 

 insbesondere bei einer Ausgestaltung als Wärme-

Umlage sind auf einzelwirtschaftlicher Ebene (priv. 

Haushalte, Industrie, GHD) Verteilungswirkungen 

möglich; soziale Härten gilt es dabei abzufedern. 

Folgenabschätzung Gesamtwirtschaftliche Folgenabschätzungen zu Klima-
schutzprogrammen, mit denen wir die Klimaziele 2030 errei-
chen, liegen bereits vor6. Ergänzende Studien sind in der 
Vorbereitung. 

Wechselwirkungen Es ist zu erwarten, dass sich eine CO2-Bepreisung positiv 
auf die Wirtschaftlichkeit von Investitionen in Wärmenetze 
auswirken würde.  

Wärmenetzförderung im Gebäude-Energie-Programm (GEP 
des BMWi); KWKG; Novelle 

3.4.1.5 Reallabore der Energiewende 

Kurzbeschreibung Für ein Gelingen der Energiewende werden auch künftig 
neue Technologien und Verfahren notwendig sein.  

Reallabore der Energiewende werden als neue Säule der 
Forschungsförderung etabliert und finanziell verstärkt. Die 
Grundlage dafür bildet das 7. Energieforschungsprogramm 
(EFP) der Bundesregierung, das auf den beschleunigten In-
novationstransfer fokussiert. Damit werden eine Vorgabe 
aus dem KoaV sowie Empfehlungen der Stakeholder im 
Konsultationsprozess zum 7. EFP umgesetzt. 

Diese Reallabore der Energiewende haben Pilotcharakter 
für die Transformation des Energiesystems und widmen sich 
Fragestellungen, die eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung 

                                            
6 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/gesamtwirtschaftliche-effekte-der-energie-
wende.html 
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der Energiewende innehaben (z. B. Wasserstoff, Sektor-
kopplung, Energiespeicher). 

Sie werden nicht nur größer und thematisch umfassender 
als bisherige Demonstrationsprojekte ausgelegt. Sie eröff-
nen auch, wo sinnvoll, Wege zum „regulatorischen Lernen“. 
So können technologische und regulatorische Erkenntnisse 
in der Praxis wechselwirken und systemische Optimierungs-
potenziale aufgezeigt werden. Die Reallabore der Energie-
wende werden die für die deutsche Energiepolitik wesentli-
chen systemischen Herausforderungen in klar umrissenen 
Großvorhaben exemplarisch angehen und den Innovations-
transfer beschleunigen. Neben Aufzeigen von Wegen zu ei-
ner Transformation des Energiesystems, ist mit den Realla-
boren der Energiewende ein industriepolitischer Anspruch 
verbunden: Es sollen Wertschöpfungsketten von Schlüssel-
technologien eines emissionsarmen Energiesystems in 
Deutschland gestärkt werden. Zudem leisten die Reallabore 
der Energiewende Beiträge zur Bewältigung des Struktur-
wandels.  

Zeitraum der Um-
setzung 

 Haushaltbasiertes Förderprogramm 2019 bis 2022 

mit dem Ziel der Verlängerung bis 2030. Projektaus-

wahl der ersten Runde am 18.7.19 bekanntgegeben. 

Umsetzungsbeginn: Ende 2019ff., 

 neue Förderrichtlinie kann voraussichtlich 2020 in 

Kraft treten, 

 zweite Runde ab 2022 möglich. 

Beteiligte BMWi (Federführung), Wirtschaft, Wissenschaft, Länder 

Weitere Folgen  Reallabore der Energiewende ermöglichen die Skalierung 
von für die Energiewende relevanten Technologien in den 
industriellen Maßstab. Dadurch wird der Umbau zu einem 
CO2-armen Energiesystem unterstützt und gleichzeitig Wert-
schöpfungsketten in Deutschland gestärkt. 

Folgenabschätzung Gesamtwirtschaftliche Folgenabschätzungen zu Klima-
schutzprogrammen, mit denen wir die Klimaziele 2030 errei-
chen, liegen bereits vor7. Ergänzende Studien sind in der 
Vorbereitung. 

Wechselwirkungen  Wasserstoffstrategie: erster Ideenwettbewerb Realla-

bore der Energiewende hat einen zentralen Schwer-

punkt auf Wasserstoff- und Sektorkopplungstechnolo-

gien und ist damit ein Grundbaustein der Wasser-

stoffstrategie, 

 zum Aktionsprogramm PtX des BMU 

                                            
7 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/gesamtwirtschaftliche-effekte-der-energie-
wende.html 
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 Effizienzstrategie: ein zweiter Schwerpunkt des ers-

ten Ideenwettbewerbs waren energieeffiziente Quar-

tiere, damit leisten die Reallabore der Energiewende 

auch einen Beitrag zur Effizienzstrategie, 

 Klimaschutzgesetz: bei gesteigerten Ambitionen zum 

Klimaschutz ist Technologieentwicklung und insbe-

sondere der Praxistransfer zu forcieren. 

3.4.1.6 Energieeffizienzstrategie 2050 (EffSTRA) 

Kurzbeschreibung Ein weiteres Vorankommen im Bereich Energieeffizienz so-
wohl im Versorgungssektor selbst, wie insbesondere auch in 
den Nachfragesektoren ist von großer Bedeutung, um die 
Klimaschutzziele zu erreichen. So muss aus Sicht der Bun-
desregierung erstens in allen Sektoren der Energiebedarf 
deutlich und dauerhaft verringert werden („Efficiency first“), 
zweitens, soweit möglich, eine direkte Nutzung erneuerbarer 
Energien in allen Sektoren stattfinden und drittens Strom 
aus erneuerbaren Quellen für Wärme, Verkehr und Industrie 
im Zuge der Sektorkopplung effizient eingesetzt werden. Vor 
diesem Hintergrund zur Umsetzung des KoaV sollen mit der 
EffSTRA Effizienzmaßnahmen für die Dekade 2021-2030 im 
Sinne einer Weiterentwicklung des Nationalen Aktionsplans 
Energieeffizienz (NAPE 2.0) beschlossen und umgesetzt 
werden, dabei werden auch die im Klimakabinett zu be-
schließenden Maßnahmen aufgegriffen. Auch soll mit der 
Energieeffizienzstrategie das nach EU-Recht erforderliche 
Energieeffizienzziel für 2030 festgelegt werden. Zudem wird 
ein breiter Dialogprozess „Roadmap Energieeffizienz 2050“ 
initiiert, mit dem der Weg zur Halbierung des Energiever-
brauchs bis 2050 analysiert werden soll. 

Zeitraum der Um-
setzung 

Nach Abstimmung in der Bundesregierung und mit Stake-
holdern und Ländern ist ein Kabinettsbeschluss im Dez. 
2019 vorgesehen. Im Anschluss an den Kabinettbeschluss 
soll in 2020 mit der Umsetzung der Maßnahmen sowie der 
Dialogprozess „Roadmap Energieeffizienz 2050“ gestartet 
werden. 

Beteiligte Bundesregierung, Stakeholder, Länder 

Folgenabschätzung Gesamtwirtschaftliche Folgenabschätzungen zu Klima-
schutzprogrammen, mit denen wir die Klimaziele 2030 errei-
chen, liegen bereits vor8. Ergänzende Studien sind in der 
Vorbereitung 

Wechselwirkungen Es ist zu erwarten, dass sich eine CO2-Bepreisung positiv 
auf die Anstrengungen zur Verbesserung der Energieeffizi-
enz auswirkt. Mit der Umsetzung der EffSTRA-Maßnahmen 

                                            
8 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/gesamtwirtschaftliche-effekte-der-energie-
wende.html 
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werden für Wirtschaft und Verbraucher der Umstieg auf effi-
ziente Technologien erleichtert, bestehende Hemmnisse 
(z. B. Informationsdefizit, Attentismus trotz Wirtschaftlichkeit, 
kurze Amortisationszeiten) verringert und Belastungen bei 
der Umsetzung von Effizienz- und Klimaschutzmaßnahmen 
gemildert. 

3.4.1.7 Begleitmaßnahmen Energiewende 

Kurzbeschreibung Bündelung verschiedener Begleitmaßnahmen, u. a.: 

 Initiative Bürgerdialog Stromnetz: Förderung der 

Akzeptanz und damit planmäßigen Umsetzung des 

Netzausbaus, 

 SINTEG: Mit den Erkenntnissen aus dem Förderpro-

gramm SINTEG werden die technischen, wirtschaftli-

chen und regulatorischen Herausforderungen der 

Energiewende der nächsten Jahrzehnte angegangen. 

Die großflächigen Schaufenster sollen Musterlösun-

gen für eine klimafreundliche, sichere und effiziente 

Energieversorgung bei hohen Anteilen erneuerbarer 

Energien erarbeiten (Schwerpunkt: Digitalisierung 

des Energiebereichs, intelligente Vernetzung von Er-

zeugung und Verbrauch, Einsatz innovativer Netz-

technologien und Netzbetriebskonzepte), 

 Digitalisierung Energiewende (GDEW): Sie ist es-

senziell für die Erreichung der Klimaschutzziele. Hier-

für bietet das Gesetz zur Digitalisierung der Energie-

wende (GDEW) die passende Grundlage für eine 

sektorenübergreifende Digitalisierung. Für die Umset-

zung dieses Gesetzes werden die erforderlichen wei-

teren Maßnahmen ergriffen, z.B. zur Weiterentwick-

lung der technischen Grundlagen oder des Regulie-

rungsrahmens, 

 Systemsicherheit und Netzstabilität: Ziel ist die Er-

arbeitung einer Gesamtstrategie „Systemsicherheit 

und -Netzstabilität, Digitalisierung und IT-Sicherheit 

der netzgebundenen Stromversorgung“. Besonderer 

Fokus auf Anwendungsbereiche, die nicht dem Rege-

lungsbereich des Gesetzes zur Digitalisierung der 

Energiewende unterliegen, 

 WindSeeG: Die Flächen für künftige Offshore-Wind-

parks werden durch das Bundesamt für Seeschiff-

fahrt und Hydrographie (BSH) voruntersucht. Zudem 

werden Flächenplanung und Raumordnung, Anlagen-

genehmigung, EEG-Förderung und Netzanbindung 
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besser und kosteneffizienter miteinander verzahnt. 

Zu diesem Zweck wurde die gesamte Regelungsma-

terie Offshore betreffend im Windenergie-auf-See-

Gesetz (WindSeeG) zusammengeführt. Darin ist 

diese staatliche Aufgabe gesetzlich fixiert und wird 

durch Bundesbehörden vollzogen,  

 Einzelvorhaben Energiewende: Die Einzelvorhaben 

sind Auswertungen, die wissenschaftliche Grundla-

gen schaffen, um Maßnahmen vorzubereiten, zu eva-

luieren und weiterzuentwickeln. Mit den Einzelvorha-

ben soll die Zielerreichung im Rahmen der Energie-

wende z. B. in den Bereichen erneuerbare Energien, 

Strom und Netze, unterstützt werden. 

Zeitraum der Um-
setzung 

Grundsätzlich bis zum Erreichen eines EE-Anteils von 65-
Prozent bis 2030 und ggf. darüber hinaus  

Beteiligte BMWi (Federführung), BMU, BMVI, BNetzA, BSH, BSI, 
ÜNB, Wirtschaft, Wissenschaft 

Weitere Folgen  Der Umbau zu einem CO2-armen Energiesystem wird unter-
stützt. 

Folgenabschätzung Gesamtwirtschaftliche Folgenabschätzungen zu Klima-
schutzprogrammen, mit denen wir die Klimaziele 2030 errei-
chen, liegen bereits vor9. 

Wechselwirkungen Direkte und indirekte Wechselwirkungen zu verschiedenen 
Maßnahmen (bes. 65-Prozent-Ziel erneuerbare Energien, 
Systemintegration Erneuerbarer, Netzausbau, Digitalisie-
rung des Energiesektors). 

3.4.1.8 EU-Kooperation 

Kurzbeschreibung Die Maßnahme dient dazu:  

 den deutschen Beitrag zur Verwirklichung des EU-

Energie-Binnenmarktes zu leisten, 

 die Zusammenarbeit mit anderen EU-Staaten im 

Energiebereich voranzubringen, 

 den EU-Rechtsrahmen für Energie und Klimaschutz 

bis 2030 rechtskonform umzusetzen, insbesondere 

im Bereich der erneuerbaren Energien und des 

Strombinnenmarkts.  

Umfasst sind insbesondere wissenschaftliche Studien z. B. 
Umsetzung des EU-Rechtsrahmens, zur Weiterentwicklung 
der EU-Rahmenbedingungen, Maßnahmen u. a. im Bereich 
Erneuerbaren Energien, Maßnahmen zur Koordinierung und 

                                            
9 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/gesamtwirtschaftliche-effekte-der-energie-
wende.html 
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zum Erfahrungsaustausch mit anderen EU-Mitgliedsstaaten 
sowie Kommunikation und Veranstaltungen. 

Diese Maßnahme ist erforderlich, z. B. weil:  

 viele Vorgaben des Clean Energy Package und des 

EU-Rahmens für Energie und Klimaschutz für 2030 

insbesondere novellierte Erneuerbaren-Richtlinie 

(EU) 2018/2001, neue Strommarkt-Verordnung (EU) 

2019/943 und neue Strommarkt-Richtlinie (EU) 

2019/944) koordiniert mit den Nachbarstaaten umge-

setzt werden müssen bzw. sollten,  

 der EU-rechtliche Rahmen zeitnah weiterentwickelt 

wird, z. B. durch neue EU-Vorgaben zur 

Sektorkopplung (insbesondere PtX-Technologien), 

neue Durchführungsrechtsakte, neue Umwelt- und 

Energiebeihilfeleitlinien und mglw. einen neuen 

Rahmen für grenzüberschreitenden Offshore-

Windenergie-Ausbau. Deutschland sollte sich 

frühzeitig mit eigenen Konzepten einbringen und den 

Prozess eng begleiten (z. B. durch Studien), um eine 

sinnvolle und umweltverträgliche Ausgestaltung der 

Regelungen sicherzustellen,  

 konkrete Kooperationsprojekte finanziert und durch 

Studien bewertet werden müssen (z. B. gemeinsame 

Wind-Offshore-Projekte). Deutschland wird ab 2020 

in der Präsidentschaft der Nordseekooperation zum 

Offshore-Windausbau eine Schlüsselrolle bei der 

Umsetzung konkreter Projekte zukommen,  

 Studien erforderlich sein können, um eine verstärkte 

Öffnung der nationalen EE-Fördersysteme 

umzusetzen, die nach EU-Vorgaben vorgesehen ist, 

 für die nationalen Klima- und Energiepläne (NECPs), 

die im Rahmen der neu vorgesehenen EU-

Governance von den Mitgliedstaaten entwickelt 

werden müssen, umfassende Analysen, Szenarien 

und Vergleichsstudien insbesondere im Bereich EE 

und Strommarkt erforderlich sind,  

 mehrere der oben genannten Themen wichtige 

Schwerpunkte für die EU-Ratspräsidentschaft 

darstellen werden, welche durch Studien begleitet 

werden sollten.  

Zeitraum der Um-
setzung 

Der Bedarf an der Maßnahme besteht bis mindestens 2024. 
Es ist wahrscheinlich, dass darüber hinaus weiterhin Bedarf 
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bestehen wird aufgrund einer möglicherweise anstehenden 
Reform EU-rechtlicher Vorgaben im Energiebereich in 2025.  

Beteiligte BMWi (ff), BMU, BMF, Wissenschaft, GIZ 

Weitere Folgen  Die Maßnahme leistet einen Beitrag zur besseren Abstim-
mung und Kooperation mit den anderen EU-Staaten und der 
EU-Kommission und somit zum Umbau zu einem sicheren 
und nachhaltigen, europaweiten CO2-freien Energieversor-
gungssystem.  

Die Abstimmung und Konsultation der Nachbarländer ist 
z. B. im Bereich des schrittweisen Ausstiegs aus der 
Kohleverstromung unerlässlich, weil neben Deutschland 
noch 10 weitere EU-Staaten (u. a. UK, Italien, Niederlande, 
Frankreich) aus der Kohle aussteigen.  

Auch im Bereich des EE-Ausbaus, des Strommarktdesigns, 
von Versorgungssicherheit und Krisenvorsorge ist eine 
zunehmende Koordinierung, Kooperation, Angleichung der 
Politiken sowie gemeinsame Planung zunehmend wichtiger, 
da die Auswirkungen nationaler Entscheidungen auf die 
Nachbarstaaten erheblich zunehmen und eine vertiefte 
Integration des Strombinnenmarktes die Energiewende in 
Deutschland unterstützt und hilft, Systemkosten zu senken.  

Folgenabschätzung Gesamtwirtschaftliche Folgenabschätzungen zu Klima-
schutzprogrammen, mit denen wir die Klimaziele 2030 errei-
chen, liegen bereits vor10.  

Wechselwirkungen Es gibt direkte und indirekte Wechselwirkungen mit anderen 
Maßnahmen mit THG-Minderungspotenzial, z. B.:  

 mit dem EU ETS und einer CO2-Bepreisung der Non-

ETS-Sektoren, 

 mit EE-Ausbau auf Strom- und Wärmeseite, 

 mit Energieeffizienzmaßahmen,  

 mit der Weiterentwicklung der KWK-Förderung,  

 ggf. mit Teilen der Begleitmaßnahmen des Kohleaus-

stiegs, 

 mit anderen Förderinstrumenten.  

 

3.4.1.9 Investitionsprogramm – Energieeffizienz und Prozesswärme aus erneuerba-

ren Energien in der Wirtschaft 

Hinweis: 

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme des Sektors Industrie (siehe Maßnah-
menbeschreibung im Detail im Kapitel Industrie, 3.4.3.13) mit Auswirkungen auf die 

                                            
10 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/gesamtwirtschaftliche-effekte-der-ener-
giewende.html 
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Emissionen im Sektor Energiewirtschaft. Die Wirkung der Maßnahme „Investitions-
programm Energieeffizienz und Prozesswärme“ ist bei dieser Ausweisungsart bereits 
in der Gesamtminderungswirkung der Maßnahmen, die in der Energiewirtschaft wir-
ken, berücksichtigt.  

3.4.2 Gebäude 

Beschreibung des Sektors 

Der Sektor Gebäude umfasst laut Klimaschutzplan 2050 den Brennstoffeinsatz für 
Gebäudewärme und -kühlung sowie für Warmwasserbereitung in Haushalten sowie 
im Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (ohne Landwirtschaft) und in Gebäu-
den der öffentlichen Hand. Wegen der Abgrenzung der Sektoren nach dem Quell-
prinzip werden dem Gebäudesektor nur die unmittelbar durch den Brennstoffeinsatz 
entstehenden THG-Emissionen zugerechnet. Emissionen aus der Energiebereitstel-
lung aus Strom und Fernwärme werden im Sektor Energiewirtschaft bilanziert. CO2-
Minderungen, die durch zusätzliche Maßnahmen eines anderen Sektors im Gebäu-
desektor ausgelöst werden, werden dem Gebäudebereich zugeschrieben. Das be-
trifft Strom und die Nutzung von Fernwärme (vgl. „Aus- und Umbau Wärmenetze auf 
erneuerbare Energien“ in der Maßnahme „weiterer Ausbau von Förderung im Gebäu-
debereich“). Emissionen aus der Produktion von Baustoffen, Bauteilen, Anlagentech-
nik etc. werden dem Sektor Industrie zugewiesen. Diese Emissionen werden maß-
geblich durch die Nachfrage aus dem Sektor Gebäude beeinflusst. Damit die im Sek-
tor Industrie möglichen CO2-Einsparungen aus dem Einsatz von Baustoffen mit ge-
ringer CO2-Bilanz realisiert werden können, werden auch Maßnahmen mit sekto-
rübergreifender Wirkung vorgeschlagen (z. B. im Hinblick auf klimaneutrales Bauen). 

Die zentralen Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Gebäu-
desektor sind die Steigerung der Energieeffizienz, der Ausbau des Einsatzes erneu-
erbarer Energien und die Sektorkopplung für Beheizung, Warmwasser, Kühlung und 
Beleuchtung. 

Emissionsentwicklung inkl. Annahmen zur und Bedingungen für Referenzentwicklung 

Die THG-Emissionen im Gebäudesektor sind seit 1990 von 210 Mio. t CO2-Äq. bis 
2018 bereits um rund 44 Prozent gesunken. 2018 lagen sie nach ersten Schätzun-
gen bei 117 Mio. t. Durch die nachfolgend genannten bereits bestehenden Maßnah-
men könnten die Emissionen auf Basis einer Sensitivitätsberechnung zum Projekti-
onsbericht 2019 bis 2030 auf rund 90 Mio. t CO2-Äq. sinken:  

 Gebäudeförderung (CO2-Gebäudesanierungsprogramm, Marktanreizpro-

gramm (MAP), Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE), Förderprogramm 

Heizungsoptimierung)  

 Wettbewerbliche Ausschreibungen (Step up!) 

 Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0 

 Energieeinsparungsgesetz (EnEG) / Energieeinsparverordnung (EnEV);  

 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) 
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 Umsetzung Ökodesign-RL und Energieverbrauchskennzeichnungs-RL für 

energieverbrauchsrelevante Produktgruppen 

 Nationales Effizienzlabel für Heizungen  

 Diverse Informationsdienste wie „Deutschland macht’s effizient“ bzw. der 

Deutschen Energie-Agentur (dena) 

 Energieberatung für Wohngebäude (Vor-Ort-Beratung, individueller Sanie-

rungsfahrplan) und Nichtwohngebäude von Kommunen und gemeinnützigen 

Organisationen 

 Weitere Maßnahmen zur Energieberatung privater Haushalte (z. B. Verbrau-

cherzentralen) 

Der Gebäudebereich ist für 14 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutsch-
land unmittelbar verantwortlich. Berücksichtigt man zusätzlich die indirekten Emissio-
nen, die im Energiesektor für die Bereitstellung von Energie im Gebäudesektor anfal-
len (vgl. „Beschreibung des Sektors“), liegt der Anteil an den Gesamtemissionen bei 
rund einem Viertel. Hinzu kommen indirekte Emissionen, die durch die Produktion 
von Baustoffen, Bauteilen, Anlagentechnik etc. im Industriesektor anfallen. Sein Ge-
samtbeitrag zu den Energie- und Klimazielen ist damit essentiell. 

Herausforderung und Ziel 

Im Jahr 2030 dürfen im Gebäudesektor noch höchstens 72 Mio. t CO2 emittiert wer-
den. Dies entspricht einem Rückgang um 66 bis 67 Prozent gegenüber 1990. Um 
diese ambitionierten Ziele zu erreichen, sind zusätzliche, wirkungsvolle Maßnahmen, 
notwendig (vgl. Klimaschutzplan 2050). Grundlage ist ein Mix aus verstärkter Förde-
rung, Information und Beratung, Bepreisung von CO2 sowie Ordnungsrecht. Für die 
Akzeptanz von Maßnahmen ist ein breiter gesellschaftlicher Konsens notwendig. Das 
bezahlbare Bauen und Wohnen wird dabei als ein gleichwertiges Ziel des Koalitions-
vertrages angemessen berücksichtigt. Herausforderungen sind: 

 Aus sozialen Gründen ist zu gewährleisten, dass sich alle Bevölkerungs-

schichten sanierte Wohnungen leisten können und nicht für Teile der Bevölke-

rung – gerade mit Blick auf potenziell ansteigende Betriebskosten – nur unsa-

nierter Wohnraum zur Verfügung steht.  

 Steigerung der Energieeffizienz und verstärkte Nutzung von Erneuerbaren 

Energien sowie von Sektorkopplung in der Wärmeversorgung (EE-Strom, 

Fernwärme).  

 Die Vielzahl und Heterogenität der Gebäudeeigentümer, Nutzer und Mieter 

stellen dabei besondere Herausforderungen im Gebäudesektor dar. 

 Lange Investitionszyklen von Gebäuden sind im Rahmen der Verpflichtungen 

aus der EU-Klimaschutzverordnung (Effort Sharing Regulation) jährlich zu er-

zielenden CO2-Minderungen bis 2030 in Übereinstimmung zu bringen. 

 Begrenzte Kapazitäten in Bauwirtschaft und Handwerk: Planungssicherheit 

und Verlässlichkeit bei den zu beschließenden Maßnahmen könnten zu weite-

rem Kapazitätsaufbau am Markt beitragen.  
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 Angespannte Wohnsituation und Immobilienmärkte insbesondere in Ballungs-

gebieten 

 Hoher Neubaubedarf macht Entkopplung von Wohnraum und Energiever-

brauch besonders wichtig.  

 Markteingriffe bei den Wohnkosten können für Klimaschutzziele des Gebäude-

sektors kontraproduktiv sein. Jedoch können und sollen solche Markteingriffe 

auf der anderen Seite Mieterinnen und Mieter vor übermäßiger Belastung 

schützen und damit die Akzeptanz von Klimaschutz insgesamt befördern. 

 Bei der Zielerreichung 2030 sind Lock-In Effekte für die langfristige Perspek-

tive bis 2050 zu vermeiden. 

Wer sind die handelnden Personen im Sektor Gebäude, wen erreichen die einzelnen 

Maßnahmen? 

Relevante handelnde Personen im Gebäudesektor sind private wie gewerbliche Ver-
mieter, die Immobilien-/ Wohnungswirtschaft, selbst nutzende Eigentümer, Woh-
nungseigentümergemeinschaften, Mieter, Gewerbe, Handel und Dienstleistung sowie 
Bauherren / Investoren, Bauwirtschaft, Handwerk und Planer. Die im Folgenden be-
schriebenen Maßnahmen richten sich in direkter Form v.a. an Wohnungs- bzw. Ge-
bäudeeigentümer bzw. Bauherren / Investoren. Die anderen Adressaten tragen mit-
telbar zur Umsetzung der Maßnahmen und Entfaltung der Wirkungen bei.  

3.4.2.1 Steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung 

Kurzbeschreibung Zentrale Maßnahme ist die Einführung einer attraktiven, ein-
fachen und technologieoffenen steuerlichen Förderung 
energetischer Gebäudesanierungsmaßnahmen. Die steuer-
liche Förderung selbstgenutzten Eigentums soll ab dem 
Jahr 2020 in Ergänzung zur existierenden Förderkulisse als 
weitere Säule der Förderung eingeführt werden. Durch ei-
nen Abzug von der Steuerschuld wird gewährleistet, dass 
Gebäudebesitzer aller Einkommensklassen gleichermaßen 
von der Maßnahme profitieren.  
Gefördert werden alternativ zur Inanspruchnahme sonstiger 
Förderprogramme auch Einzelmaßnahmen, die auch in den 
bestehenden Programmen der Gebäudeförderung als för-
derwürdig eingestuft sind. Hierzu zählen Einzelmaßnahmen 
wie insbesondere der Heizungstausch, aber auch der Ein-
bau neuer Fenster oder die Dämmung von Dächern und Au-
ßenwänden. Förderfähig sind 20 Prozent der Investitions-
kosten; die Förderung erfolgt über einen Abzug von der 
Steuerschuld verteilt über 3 Jahre, z. B. beim Ersatz alter 
Fenster durch moderne Wärmeschutzfenster. Wer weiterhin 
die bisherige Förderung nutzen möchte (СO2- 
Gebäudesanierungsprogramm, Marktanreizprogramm 
(MAP), APEE und HZO - neu Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG), bekommt dort zukünftig eine um 10 Pro-
zentpunkte erhöhte Förderung für Einzelmaßnahmen. 
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Zeitraum der Um-
setzung 

2020-2030 

Beteiligte BMF; BMWi; BMI 

Weitere Folgen  Hohe Relevanz für die Erreichung der energie- und klimapo-
litischen Ziele durch Hebelung zusätzlicher Sanierungspo-
tenziale und Adressierung weiterer Multiplikatoren (z. B. 
Steuerberater) und Adressatengruppen sowie psychologi-
scher Effekt (Steuerersparnis). 

Soweit auch Vermieter von der Förderung Gebrauch ma-
chen können, können durch steuerliche Förderung ange-
reizte Sanierungen zu Modernisierungsmieterhöhungen füh-
ren.  

Folgenabschätzung siehe BMWi-Gutachten Zielerreichung 2030. 

Wechselwirkungen Für die als Alternative zur investiven Förderung ausgestalte-
ten steuerliche Förderung (Einzelmaßnahmen / Maßnah-
menpakete) sind Konkurrenzen mit den BMWi-Förderpro-
grammen möglich. 

Infolge der CO2-Bepreisung und der geplanten Rückvertei-
lung von Einnahmen, die zur Senkung des Strompreises 
führt, ergeben sich in Teilen Auswirkungen auf die Förderin-
tensität. 

 

3.4.2.2 Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG); einschließlich Investitionszu-

schüssen sowie einer Austauschprämie für Ölheizungen  

Kurzbeschreibung Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)  

Mit der neu konzipierten Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude (BEG) werden die bestehenden investiven Förderpro-
gramme im Gebäudebereich zu einem einzigen, umfassen-
den und modernisierten Förderangebot gebündelt und in-
haltlich optimiert. Damit werden die Adressatenfreundlichkeit 
und Attraktivität der Förderung deutlich gesteigert, diese 
noch stärker auf ambitioniertere Maßnahmen gelenkt und 
die Antragsverfahren deutlich vereinfacht. Es wird nur noch 
ein Antrag für die Förderung von Effizienzmaßnahmen und 
Erneuerbare Energien bei Sanierungs- oder Neubauvorha-
ben genügen. Die Mittelausstattung des Programms wird er-
höht. Für umfassende Sanierungen zu einer Effizienzhaus-
stufe im Bereich Wohngebäude werden die Fördersätze um 
jeweils 10 Prozentpunkte erhöht.  

Im Rahmen der BEG einschließlich der KfW-Förderung wer-
den wir dafür sorgen, dass die Investitionen weiterer Adres-
saten durch Zuschüsse gefördert werden können (z. B. 
steuerbefreite Wohnungsgenossenschaften; Wohnungsun-
ternehmen mit hohen Verlustvorträgen; Personen ohne oder 
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mit nur geringer veranlagter Steuerschuld wie z. B. Rentner; 
Vermieter; Eigentümer eigenbetrieblich genutzter Gebäude). 

Erneuerung von Heizungsanlagen 

Um die Austauschrate von Ölheizungen zu erhöhen, wird 
eine „Austauschprämie“ mit einem Förderanteil von bis zu 
40 Prozent für ein neues, effizienteres Heizsystem in die 
BEG integriert werden. 

Ziel des neuen Förderkonzepts ist es, für alle derzeit mit 
Heizöl betriebenen Heizungen einen attraktiven Anreiz zur 
Umstellung auf erneuerbare Wärme, oder, wo dies nicht 
möglich ist, auf effiziente hybride Gasheizungen, die anteilig 
EE einbinden, zu geben. Es lohnt sich damit, in den kom-
menden Jahren beispielsweise von alten Öl- und Gashei-
zungen auf klimafreundlichere Anlagen oder direkt auf er-
neuerbare Wärme umzusteigen.  

Die Bundesregierung wird zudem eine gesetzliche Regelung 
vorlegen, wonach in Gebäuden, in denen eine klimafreundli-
chere Wärmeerzeugung möglich ist, der Einbau von Ölhei-
zungen ab 2026 nicht mehr gestattet ist. Im Neubau und Be-
stand sind Hybridlösungen auch künftig möglich. Damit sich 
mehr Haushalte die Modernisierung der Heizungsanlage 
leisten können, wird zudem in der Gebäudeförderung ein 
Fördertatbestand integriert, der über einen längeren Amorti-
sationszeitraum eine kontinuierlich geringe Kostenrate vor-
sieht; z. B. durch Unterstützung von Contractingangeboten / 
Leasing. 

Wesentliche Eckpunkte der BEG sind u. a.: 

 stärkere Prämierung von Erneuerbaren Energien 

durch spezielle „Effizienzhaus EE“-Boni, 

 weitgehende Angleichung der systemischen Förde-

rung von Wohn- und Nichtwohngebäuden (NWG), 

 parallele Kredit- und Zuschussförderung über alle Be-

reiche, 

 stärkere Prämierung der Nutzung Erneuerbarer Ener-

gien im Bereich der Einzelmaßnahmen, 

 Einführung einer Austauschprämie für den Austausch 

von Ölheizungen, 

 Verbesserte Berücksichtigung von Contracting Mo-

dellen in der Förderung, 

 verstärkte Förderung von Digitalisierungsmaßnah-

men zur Betriebs- und Verbrauchsoptimierung, 

 verstärkte Förderung von Nachhaltigkeitsaspekten 

 Verbesserung der Schnittstellen zur Energieberatung. 
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Zeitraum der Um-
setzung 

Umsetzung der neuen BEG voraussichtlich in 2020. Voraus-
setzung ist die Klärung der Finanzierung durch Einplanung 
entsprechender Ausgaben im Haushalt sowie die Vorberei-
tung der Umsetzung der neuen Förderung durch KfW und 
BAFA.  

„Vorlage einer gesetzlichen Regelung zum Einbau von Öl-
heizungen ab 2026“ im Vorhaben “Gebäudeenergiegesetz 
(GEG)“ im Jahr 2019 umsetzen.  

Beteiligte Federführung Förderung: BMWi, Federführung GEG: BMWi 
(Erstaufschlagsrecht) / BMI  

Unter Leitung von BMWi soll BMI zu förderfachlichen The-
men im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude in die Federführung einbezogen werden. 

Weitere Folgen  Hohe Relevanz der so optimierten Förderung für die Errei-
chung der energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesre-
gierung im Gebäudebereich bei Sanierungen und Neubau-
ten. 

Für alle Zielgruppen (Private, WEGs, Wohnungswirtschaft, 
kommunale und soziale Einrichtungen, Unternehmen) führt 
die Bündelung und Optimierung der Förderprogramme zu 
einem attraktiveren Angebot, sodass mit einer Ausweitung 
der Förderung auf quantitativer Ebene (Antragszahlen, För-
dervolumen und angereiztes Investitionsvolumen, erzielte 
CO2-Einsparungen, etc.) zu rechnen ist. 

Folgenabschätzung Siehe oben; noch keine ausführliche Folgenabschätzung 
vorhanden  

Wechselwirkungen Infolge der CO2-Bepreisung und der geplanten Rückvertei-
lung von Einnahmen, die zur Senkung des Strompreises 
führt, ergeben sich in Teilen Auswirkungen auf die Förderin-
tensität. 

 

3.4.2.3 Förderung der seriellen Sanierung 

Kurzbeschreibung Die industrielle Vorfertigung von Fassaden- und Dachele-
menten und eine standardisierte Installation von Anlagen-
technik, inkl. der Versorgung mit eigenerzeugtem Strom in 
Verbindung mit neuen Investitions- und Vertragsmodellen 
wird die Bundesregierung ebenfalls fördern. Die im Rahmen 
der durchgeführten Modellprojekte erarbeiteten Ansätze zur 
seriellen Sanierung werden mit Hilfe eines neu aufgelegten 
Förderprogramms in die Praxis überführt, mit dem Ziel, die 
industrielle Vorfertigung von Fassaden- und Dachelementen 
und eine standardisierte Installation von Anlagentechnik, 
inkl. der Versorgung mit eigenerzeugtem Strom in Verbin-
dung mit neuen Investitions- und Vertragsmodellen zu unter-
stützen. Gebäude sollen dadurch qualitativ hochwertig sa-
niert und die Sanierungszeiten verkürzt werden. 
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Zeitraum der Um-
setzung 

Projektstart 2020 

Beteiligte FF BMWi  

Weitere Folgen  Beschleunigte Markteinführung der seriellen Sanierung 

Folgenabschätzung erste Folgenabschätzungen im BMWi-Gutachten Zielerrei-
chung 2030 enthalten 

Wechselwirkungen Verstärkende Effekte für Förderprogramme des BEG sowie 
durch CO2-Bepreisung 

 

3.4.2.4 Energetische Stadtsanierung  

Kurzbeschreibung Aufstockung „Energetische Stadtsanierung“: Mit dem För-
derprogramm „Energetische Stadtsanierung" werden im 
Quartier umfassende Maßnahmen in die Energieeffizienz 
der Gebäude (mittelbar) und der Versorgungsinfrastruktur 
(Wärme/Kälte/Wasser/Abwasser) konzeptionell und investiv 
umgesetzt. Das Programm setzt Impulse für mehr Energie-
effizienz im kommunalen Bereich. 
Neben der planmäßigen Fortführung des Programms „Ener-
getische Stadtsanierung“ sollen im Jahr 2020 hierfür neue 
Fördertatbestände entwickelt bzw. verbessert werden.  
Im Zuschussprogramm sollen insbesondere umweltfreundli-
che Mobilitätskonzepte, interkommunale Konzepte, Maß-
nahmen der Wärmenetzplanung in den Konzepten und bei 
der Tätigkeit des Sanierungsmanagements sowie Konzepte, 
die sich auf gemischte Quartiere (Kombination von Neubau- 
und Bestandsgebäuden) beziehen, stärker berücksichtigt 
werden.  

Zeitraum der Um-
setzung 

Im Darlehensprogramm 201/202 soll im ersten Schritt der 
Tilgungszuschuss von 5% auf 10% ab 4. Quartal 2019 er-
höht werden. Weitere inhaltliche Programmverbesserungen 
für die kommunale Versorgungsinfrastruktur sollen im Jahr 
2020 entwickelt werden. 

Beteiligte FF BMI  

 

3.4.2.5 Energieberatung und Öffentlichkeitsarbeit 

Kurzbeschreibung 
Die Bundesregierung wird ihre Konzepte zu Energiebera-

tung und Öffentlichkeitsarbeit weiterentwickeln.  

Energieberatung  

Die Energieberatung für Wohngebäude wird verbessert. 
Energieberatung hilft, Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien in den Planungs- und Entscheidungsprozess ein-
zubeziehen und damit die Effizienzpotenziale zum individu-
ell günstigsten Zeitpunkt auszuschöpfen, insbesondere über 



 

56 

den individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP), der im Rah-
men der Energieberatung erstellt wird. Damit werden auch 
Gebäudeeigentümer besser über den Mehrwert von energe-
tischen Modernisierungsmaßnahmen informiert. Denn In-
vestitionen sind dann am sinnvollsten, wenn sie mit anste-
henden Instandhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen 
gekoppelt werden. Zu bestimmten Anlässen (z. B. Eigentü-
merwechsel) werden Beratungen obligatorisch. Die Kosten 
werden über die bestehenden Förderprogramme gedeckt.  

 Im Einzelnen wird die Energieberatung u. a. durch folgende 
Maßnahmen weiter gestärkt: 

 Erhöhung der Förderung in der „Energieberatung für 

Wohngebäude (EBW)“ auf bis zu 80 Prozent Zu-

schuss (bislang 60 Prozent), 

 Modernisierungsempfehlungen durch eine geförderte 

Energieberatung für die Erstellung eines Energieaus-

weises (Bedarfsausweis) nutzen,  

 Energieberatung anknüpfend an Immissionsmessun-

gen durch qualifizierte Schornsteinfeger adressieren,  

 Weitere Anlässe für eine qualifizierte Beratung nut-

zen (u. a. Heizungstausch, Nutzung von Synergieef-

fekten mit barrierefreiem Umbau oder Einbruch-

schutz). 

Öffentlichkeitsarbeit 

Im Rahmen der Informationskampagne des BMWi „Deutsch-
land macht’s effizient“ werden Informationen künftig noch 
fachspezifischer und zielgruppenschärfer erfolgen. Im Rah-
men eines individuellen Sanierungsplans sollen auch 
Gebäudeeigentümer über den Mehrwert von energetischen 
Modernisierungsmaßnahmen informiert werden. Die Bun-
desregierung wird dazu ein Konzept vorlegen.  

Zeitraum der Um-
setzung 

fortlaufend, „Obligatorische Beratung“ im Vorhaben „Gebäu-
deenergiegesetz (GEG)“ im Jahr 2019 umsetzen. 

Beteiligte BMWi, BMI sowie BAFA als Förderinstitution (Energiebera-
tung)  

Folgenabschätzung Keine ausführliche Folgenabschätzung vorhanden. Beab-
sichtigte Folgen: 

 Energieeinsparung im Gebäudebestand, 

 Vermeidung von Fehlinvestitionen bei Verbrauchern,  

 Finanzierungsbedarf beim Bund, 

 Steuermehreinnahmen durch höherwertige (zusätzli-

che) Investitionen. 
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Wechselwirkungen Die Maßnahme entfaltet ihre Wirkung im Wesentlichen als 
flankierende Maßnahme.  

 

3.4.2.6 Vorbildfunktion Bundesgebäude 

Kurzbeschreibung Die Gebäude des Bundes müssen in den Bereichen Ener-
gieeffizienz, Klimaschutz und Nachhaltiges Bauen für den 
gesamten Gebäudebestand vorbildhaft sein und demonst-
rieren, dass die klimapolitischen Ziele im Einklang mit Kos-
teneffizienz und Funktionalität von Baumaßnahmen umge-
setzt werden können. Sie werden daher frühzeitig einen den 
Zielen gerechten Standard erhalten und innovative Techno-
logien integrieren. Dabei erfolgt die haushaltsmäßige Aner-
kennung nach dem Grundsatz der Sparsamkeit mit mög-
lichst geringen Mitteln.  

Neue Gebäude des Bundes sollen ab 2022 mindestens EH 
40 entsprechen, für Sondernutzungen sind analoge Zielvor-
gaben zu entwickeln. Dieses Ziel wird kurzfristig in einem 
Erlass des Bundeskabinetts für klimaneutrale Neu- und Er-
weiterungsbauten des Bundes verbindlich festgelegt.  

In einem zweiten Schritt werden auch für den vorhandenen 
Gebäudebestand des Bundes Sanierungsziele für 2030 und 
2050 in diesem Erlass verbindlich vorgegeben. Dazu ist es 
erforderlich, dass bei allen neuen großen Sanierungs- und 
Modernisierungsbauvorhaben ab einem noch zu definieren-
den Stichtag mindestens ein EH 55 -Standard zu Grunde 
gelegt wird. Für Sonderbauten sind analoge Zielvorgaben zu 
entwickeln und Ausnahmetatbestände (Denkmalschutz etc.) 
zu berücksichtigen. In dem Erlass wird eine jährliche Sanie-
rungsrate festgelegt werden, um Klimaschutzziele erreichen 
zu können. Die Maßnahmen zur Erreichung der Klima-
schutzziele im Bestand sollen vorzugsweise in engem Zu-
sammenhang mit ohnehin aus anderen Gründen anstehen-
den größeren Sanierungs- oder Ersatzbaumaßnahmen ge-
plant und durchgeführt werden. 

Diese Maßnahme setzt Teile des Maßnahmenprogramms 
Nachhaltigkeit im Bereich „Klimaneutrale Bundesverwal-
tung“ um.  

Zeitraum der Um-
setzung 

2019: Energieeffizienzerlass des Bundeskabinetts für klima-
neutrale Neu- und Erweiterungsbauten sowie Gebäude-sa-
nierungen des Bundes zur verbindlichen Festlegung der An-
forderungsniveaus für neu zu errichtende Gebäude und Be-
standsgebäude des Bundes. 

Beteiligte Federführung BMI und BMF; BMWi  

Weitere Folgen  Energieeinsparung des Bundes und Reduzierung der lau-
fenden Betriebskosten der Bundesliegenschaften; 
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Erhöhung der Sanierungsrate des Bundes mit deutlicher qua-
litativer Verbesserung des Gebäudebestandes insgesamt. 

Folgenabschätzung  Erhöhung der Glaubwürdigkeit des politischen Willens 

zur Forcierung der Anstrengungen beim Klimaschutz, 

 Umsetzung des Koalitionsvertrages, 

 Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele im 

Bereich der Bundesliegenschaften, 

positive Effekte bei Bruttowertschöpfung und Beschäfti-

gung. 

 

3.4.2.7 Weiterentwicklung des energetischen Standards 

Kurzbeschreibung Die Bezahlbarkeit des Bauens und Wohnens bleibt auch 
künftig ein zu beachtender wesentlicher Eckpunkt. Die 
nächste Überprüfung der geltenden energetischen Stan-
dards erfolgt entsprechend den europarechtlichen Vorgaben 
im Jahr 2023. Die energetischen Standards von Wohn- und 
Nichtwohngebäuden werden dann umgehend weiterentwi-
ckelt. Dabei werden das geltende Wirtschaftlichkeitsgebot 
und der Grundsatz der Technologieoffenheit gewahrt. 

Zeitraum der Um-
setzung 

Überprüfung der geltenden Standards im Jahr 2023, Umge-
hende Weiterentwicklung der Standards nach Maßgabe des 
Ergebnisses der Überprüfung. Vorhaben „Gebäudeenergie-
gesetz (GEG)“ in dieser Legislaturperiode zum Abschluss 
bringen. 

Beteiligte Federführung: BMWi, BMI 

Weitere Folgen  Offen 

Folgenabschätzung Offen 

Wechselwirkungen Eine starke Wechselwirkung besteht zu den Kosten des 
Wohnens. Die Bezahlbarkeit des Bauens und Wohnens 
bleibt auch künftig ein zu beachtender wesentlicher Eck-
punkt. 

Es besteht eine Wechselwirkung zur Breitenförderung, z. B. 
zum CO2 -Gebäudesanierungsprogramm und zur geförder-
ten Markteinführung erneuerbarer Energien (Marktan-
reizprogramm). Das bedeutet, dass geförderte Technolo-
gien, die die Marktreife nachgewiesen haben und die dem 
Gebot der Wirtschaftlichkeit genügen, dahingehend geprüft 
werden, ob sie aus der Förderung herausfallen und als Min-
destanforderung in das Energieeinsparrecht überführt wer-
den können. 
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3.4.2.8 Weiterentwicklung der Städtebauförderung (StBauF) 

Kurzbeschreibung Ab 2020 ist eine wesentlich verstärkte Ausrichtung der 
StBauF auf folgende Maßnahmen geplant: Maßnahmen zur 
Förderung des Stadtgrüns sowie gesteigerte Anforderungen 
an Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität und zur Verminde-
rung des Wärme- und Energieverbrauchs (integriert in allen 
Programmen) sowie Stärkung der Vorbildfunktion der öffent-
lichen Hand beim Bauen mit CO2-armen Baustoffen (Holz) 
und Recycling-Baustoffen. Stärkung der Freiflächengestal-
tung als Element nachhaltiger Stadtentwicklung. Zudem 
Verbesserung der Infrastruktur für E-Mobilität und die Nah-
versorgung mit Wärme und Strom sowie im Bereich der Da-
seinsvorsorge („kurze Wege“);  

Ab 2020 wesentlich verstärkte Ausrichtung der StBauF auf 
o.g. Maßnahmen geplant. 

Zeitraum der Um-
setzung 

Ab sofort; jährlicher Abschluss von Verwaltungsvereinbarun-
gen StBauF mit den Ländern 

Beteiligte BMI, Länder und Kommunen (grundsätzlich Drittelfinanzie-
rung), Umsetzung durch Länder, Mitteleinsatz in Kommunen 

Weitere Folgen  Bisher werden Daten zur Klimaschutzwirkungen nicht expli-
zit erfasst. Erfassung durch den Bund bedeutet Steigerung 
des Bürokratieaufwands, hauptsächlich in den Kommunen. 

Folgenabschätzung Ausführliche Folgenabschätzung noch nicht vorhanden. Er-
wartete Folge: Verstärkte Ausrichtung der städtebaulichen 
Sanierung auf Klimabelange  

Wechselwirkungen Es besteht eine Wechselwirkung zur Breitenförderung, z. B. 
zum CO2 -Gebäudesanierungsprogramm und zur geförder-
ten Markteinführung erneuerbarer Energien (Marktan-
reizprogramm). Das bedeutet, dass geförderte Technolo-
gien, die die Marktreife nachgewiesen haben und die dem 
Gebot der Wirtschaftlichkeit genügen, dahingehend geprüft 
werden, ob sie aus der Förderung herausfallen und als Min-
destanforderung in das Energieeinsparrecht überführt wer-
den können. 

 

3.4.2.9 Fortentwicklung des Innovationsprogramms Zukunft Bau 

Kurzbeschreibung Aktivitäten im Bereich der Bauforschung durch die Fortent-
wicklung der Forschungsinitiative Zukunft Bau zum Innovati-
onsprogramm weiter ausbauen. Die Etablierung klima- und 
umweltfreundlicher Bauweisen ist ein wichtiger Forschungs-
bereich des neuen Innovationsprogramms Zukunft Bau.  

Im Forschungsschwerpunkt „Etablierung klima- und umwelt-
freundlicher Bauweisen“ wird eine Vielzahl von Themen im 
Bereich der ökologischen Dimension des Nachhaltigen Bau-
ens aufgerufen. Die Forschungsthemen reichen von regiona-
lem, klimaneutralem Bauen und Flächenschonung über das 
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Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen bis hin zu Gebäude-
konzepten, die auf die Nutzung fossiler Brennstoffe verzichten 
und stattdessen ausschließlich regenerative Energiequellen 
einsetzen. Dabei ist das Bauen als Kreislaufsystem von der 
Bauteilerstellung bis hin zu Rückbau und Recycling zu begrei-
fen. 

Einen weiteren Aspekt bildet die Stärkung der Robustheit und 
Resilienz von Gebäuden, die sowohl der Anpassung an Fol-
gen des Klimawandels dienen als auch der verminderten 
Komplexität des Bauens. 

Zeitraum der Umset-
zung 

Fortlaufend 

Beteiligte BMI 

Weitere Folgen  abhängig von Forschungsergebnissen und dem Wissens-
transfer in die Baupraxis. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Bauwirtschaft durch die Förderung von Innovationen.  

Wechselwirkungen Die Maßnahme entfaltete ihre Wirkung im Wesentlichen als 
flankierende Maßnahmen, in dem sie Innovationen befördert 
und zur Marktreife führt. Hierdurch wird die Zukunftsfähigkeit 
der Baubranche gefördert und ihre Wettbewerbsfähigkeit er-
halten. 

 

3.4.2.10  Energieeffizienzstrategie 2050 (EffSTRA)  

Ein weiteres Vorankommen im Bereich Energieeffizienz sowohl im Versorgungssek-
tor selbst, wie insbesondere auch in den Nachfragesektoren ist von großer Bedeu-
tung, um die Klimaschutzziele zu erreichen. So muss aus Sicht der Bundesregierung 
erstens in allen Sektoren der Energiebedarf deutlich und dauerhaft verringert werden 
(„Efficiency first“), zweitens, soweit möglich, eine direkte Nutzung erneuerbarer Ener-
gien in allen Sektoren stattfinden und drittens Strom aus erneuerbaren Quellen für 
Wärme, Verkehr und Industrie im Zuge der Sektorkopplung effizient eingesetzt wer-
den. Vor diesem Hintergrund zur Umsetzung des KoaV sollen mit der EffSTRA Effizi-
enzmaßnahmen für die Dekade 2021-2030 im Sinne einer Weiterentwicklung des 
Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz (NAPE 2.0) beschlossen und umgesetzt 
werden, dabei werden auch die im Klimakabinett zu beschließenden Maßnahmen 
aufgegriffen. Auch soll mit der Energieeffizienzstrategie das nach EU-Recht erforder-
liche Energieeffizienziel für 2030 festgelegt werden. Zudem wird ein breiter Dialog-
prozess „Roadmap Energieeffizienz 2050“ initiiert, mit dem der Weg zur Halbierung 
des Energieverbrauchs bis 2050 analysiert, diskutiert und erarbeitet werden soll 
(siehe auch 3.4.1.6). 
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3.4.3 Verkehr  

Beschreibung des Sektors 

Mobilität ist ein Grundbedürfnis der Menschen und Voraussetzung für eine arbeitstei-
lige Gesellschaft in einer globalisierten Welt. Sie ermöglicht gesellschaftliche Teil-
habe und wirtschaftlichen Austausch, sichert Beschäftigung und Wohlstand und för-
dert die Chancengleichheit.  

Allerdings ist unsere Mobilität in ihrer aktuellen Ausprägung noch nicht nachhaltig: So 
hat die Effizienz der Fahrzeuge in den letzten Dekaden zwar stetig zugenommen, die 
Effizienzgewinne sind jedoch durch die stetig steigende Fahrleistung, eine gestie-
gene Motorleistung und zunehmendes Fahrzeuggewicht kompensiert worden. Na-
hezu 30 Prozent des nationalen Endenergieverbrauchs entfallen auf den Sektor Ver-
kehr, davon basieren über 90 Prozent auf Erdöl.  

Bei den gesamten absoluten Treibhausgas(THG-)Emissionen im Verkehrssektor 
konnte der über Jahrzehnte kontinuierliche Anstieg ab dem Jahr 2000 gestoppt und 
trotz weiter ansteigender Verkehrsleistungen im Personen- und Güterverkehr leicht 
vermindert werden. Dennoch lagen die THG-Emissionen im Jahr 2018 mit 162 Mio. t 
CO2-Äq. etwa auf dem Niveau des Jahres 1990 (damals 163 Mio. t CO2-Äq.).11 Dies 
entspricht einem Anteil von rund 19 Prozent an den gesamten THG-Emissionen in 
Deutschland.  

Der Verkehrssektor umfasst im Sinne des Klimaschutzplans den inländischen Stra-
ßen-, Schienen- und Luftverkehr sowie die Binnen- und Küstenschifffahrt.12 Der inter-
nationale Luftverkehr und die Seeschifffahrt sind zwar Teil des Verkehrssektors, ihre 
Treibhausgasemissionen werden allerdings nicht auf die inländischen Emissionen 
angerechnet. Da es sich um internationale Verkehrsträger handelt, werden Maßnah-
men zur Reduzierung der CO2-Emissionen aus der Luft- und Seeschifffahrt in den 
zuständigen VN-Fachorganisationen (ICAO und IMO) erarbeitet. Sonderverkehre 
sind teilweise in anderen Sektoren enthalten.13  

Die Verkehrsmittel haben unterschiedliche Anteile an der Verkehrsleistung im Perso-
nen- und Güterverkehr.14 Den größten Anteil im Personenverkehr haben derzeit 
PKW und motorisierte Zweiräder mit fast 76 Prozent. Züge und S-Bahnen haben ei-
nen Anteil von 7,5 Prozent und der Öffentliche Straßenpersonenverkehr (ÖSPV) – 
Busse, Straßen- und U-Bahnen – von 6,4 Prozent. Der Luftverkehr macht rund 5 Pro-
zent der Personenverkehrsleistung aus. Der Anteil des Radverkehrs beträgt 2,8 Pro-
zent und der des Fußverkehrs ebenfalls 2,8 Prozent. Im Güterverkehr liegt der Last-

                                            
11 Vgl. gemeinsame Pressemitteilung von UBA und BMU vom 02.04.2019 („Klimabilanz 2018: 4,5 Pro-
zent weniger Treibhausgasemissionen“). 
12 Nach der Definition des Klimaschutzplans 2050 sind dem Verkehrssektor alle THG-Emissionen aus 
den CRF-Sektoren 1.A.3.a (Ziviler Luftverkehr), 1.A.3.b (Straßenverkehr), 1.A.3.c (Schienenverkehr) 
und 1.A.3.d (Binnen- und Küstenschifffahrt) zuzuordnen. 
13 Beispielsweise ist der bauwirtschaftliche Verkehr dem Industriesektor, der landwirtschaftliche Ver-
kehr und die Fischereischifffahrt dem Sektor Landwirtschaft und der Erdgaspipelinetransport der Ener-
giewirtschaft zugeordnet. 
14 Quelle: Verkehr in Zahlen 2018/2019. 
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kraftwagen (LKW) mit einem Anteil von knapp über 70 Prozent an der Verkehrsleis-
tung vorne, die Bahn hat einen Anteil von knapp unter 19 Prozent und das Binnen-
schiff von 8 Prozent.  

Emissionsentwicklung sowie Annahmen und Bedingungen für Referenzentwicklung 

Im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung (2016) ist vorgesehen, die Emissio-
nen aus dem Sektor Verkehr um 40 bis 42 Prozent im Vergleich zu 1990 auf 98 bis 
95 Mio. t CO2-Äq. im Jahr 2030 zu mindern. EU-rechtlich ist Deutschland verpflichtet, 
die CO2-Emissionen der nicht vom Emissionshandel erfassten Bereiche (darunter der 
Verkehrssektor mit Ausnahme des Luftverkehrs, Wohnen sowie Landwirtschaft) bis 
2030 um 38 Prozent gegenüber 2005 zu vermindern. 

Ein Teil der erforderlichen Emissionsminderung wird durch bereits beschlossene 
Maßnahmen erbracht. Als so genannte Referenzentwicklung für das Jahr 2030 wird 
im Sektor Verkehr das im Rahmen der Arbeitsgruppe 1 der Nationalen Plattform Zu-
kunft der Mobilität (NPM) abgestimmte Referenzszenario zugrunde gelegt.15 Die be-
reits beschlossenen Maßnahmen senken die Treibhausgasemissionen demnach um 
13 Mio. t auf einen Referenzwert von 150 Mio. t CO2-Äq. im Jahr 2030.16 Zur Umset-
zung des Klimaschutzplans der Bundesregierung ist daher eine zusätzliche Minde-
rung in Höhe von 52 bis 55 Mio. t CO2-Äq. erforderlich.  

Im Referenzszenario enthaltene, bereits beschlossene Maßnahmen 

Die Referenzentwicklung beschreibt auf Grundlage bereits beschlossener Maßnah-
men eine plausible Trendfortschreibung (zunächst ohne zusätzliche Maßnahmen). 
Gegenstand der Referenzentwicklung sind Maßnahmen, die bis zum Stichtag 30. 
Juni 2017 beschlossen wurden. In der Referenzentwicklung sind folgende Maßnah-
men enthalten:  

                                            
15 Vgl. Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (2019): Wege zur Erreichung der Klimaziele 2030 im 
Verkehrssektor, Zwischenbericht 03/2019 der Arbeitsgruppe 1, Seite 14; abrufbar unter www. platt-
form-zukunft-mobilitaet.de. 
16 Im Projektionsbericht 2019 der Bundesregierung hingegen werden für den Sektor Verkehr für das 
Jahr 2030 THG-Emissionen i.H.v. 159,3 Mio. t angegeben. Der Unterschied zum Referenzszenario 
der NPM hat im Wesentlichen folgende Gründe: Erstens wird im Projektionsbericht von einer höheren 
Fahrleistung der PKW und Nutzfahrzeuge im Jahr 2030 ausgegangen. Im Projektionsbericht werden 
dabei die Wachstumsraten für die Jahre 2017 bis 2020 aus der Mittelfristprognose vom Sommer 2018 
abgeleitet. Der über die bisherigen Prognosen hinausgehende Zuwachs an Fahrleistung in diesem 
Zeitraum hat auch eine Steigerung der prognostizierten Fahrleistung im Jahr 2030 und damit höhere 
THG-Emissionen zur Folge. Zweitens wird für die schweren Nutzfahrzeuge im Projektionsbericht eine 
geringere autonome Effizienzsteigerung als in bisherigen Berichten angenommen (0,2 Prozent p.a. 
statt 0,7 Prozent p.a.). In der Mittelfristprognose vom Winter 2018/2019 wird der stärkere Zuwachs der 
Fahrleistung für den Zeitraum bis 2020 allerdings wieder relativiert, was z. B. bei PKW für 2020 zu ei-
ner um 1,5 Prozent niedrigeren Fahrleistung führen würde als im Projektionsbericht 2019. Würde man 
nun diese Werte für die Prognose für 2030 zugrunde legen, wären die Fahrleistung und damit die 
THG-Emissionen entsprechend geringer als im Projektionsbericht 2019. Eine geringere autonome Effi-
zienzsteigerung bei den schweren Nutzfahrzeugen führt zwar im Projektionsbericht zu entsprechend 
höheren THG-Emissionen in 2030. Allerdings werden die Effizienzsteigerungspotenziale, die gemäß 
Projektionsbericht nun nicht marktgetrieben genutzt würden, dann durch weitere Maßnahmen, wie 
z. B. die EU-Flottenzielwerte, gehoben. Der entsprechenden Maßnahme (z. B. den EU-Flottenzielwer-
ten) würde dann eine höhere Minderungswirkung zugeschrieben, als wenn bereits eine stärkere auto-
nome Effizienzsteigerung in der Referenz berücksichtigt worden wäre. Vor diesem Hintergrund er-
scheint es also sachgerecht, für das vorliegende Maßnahmenprogramm die mit zahlreichen Akteuren 
abgestimmte Referenzentwicklung der NPM zugrunde zu legen. 
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Maßnahme Beschluss Wirkung bis 

CO2-Standards PKW Neuwagen (95 g-Ziel) 2014 2021 

Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) 2016 2030 

Steuerermäßigung von Erdgas (CNG, LNG) bis 2026, 
von LPG bis 2022 

2017 2026 

Ausweitung LKW-Maut auf weitere 1100 km Bundes-
straße und auf LKW ab 7,5 t zulässige Gesamtmasse 
(zGG) 

2015 dauerhaft 

Bereitstellung von Regionalisierungsmitteln (8,2 Mrd. 
Euro 2016, +1,8 Prozent p.a. ab 2017) 

2016 2031 

Sofortprogramm Seehafenhinterlandverkehr II 2016 2021 

Förderung alternativer Antriebe im ÖV 2017 2022 

Aufbau öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur (300 
Millionen-Euro-Programm) 

2016 2020 

Weiterentwicklung / Erprobung elektrischer Antriebe bei 
Nfz (Förderung von Forschungs- bzw. Demo-Vorhaben) 

 2022 

Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing (Carsha-
ringgesetz – CsgG) 

2017 dauerhaft 

Tabelle 2: Im Referenzszenario enthaltene Maßnahmen des Verkehrssektors 

Der Masterplan Schienengüterverkehr (BMVI 2017) ist nicht Bestandteil des Refe-
renzszenarios. 

Seit dem Stichtag für das Referenzszenario bis heute sind verschiedene weitere 
Maßnahmen beschlossen worden (beispielsweise. Förderung der Trassenpreise im 
Schienengüterverkehr, europäische CO2-Flottenregulierung für PKW und für LKW o-
der Masterplan Binnenschifffahrt (BMVI 2019)). Diese Maßnahmen sind nicht mehr 
Teil der Referenz, sondern des Klimaschutzprogramms. In den untenstehenden 
Maßnahmenübersichten wird auf bereits vorliegende Beschlüsse jeweils hingewie-
sen. 

Beschlüsse seit 31. August 2017 (Abschneidezeitpunkt des Projektionsberichts 

2019), die Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen des Sektors haben wer-

den 

 Europäische CO2-Flottenregulierungen für PKW, leichte- und schwere Nutz-

fahrzeuge (für 2025 und 2030), 

 Erhöhung der GVFG-Mittel, 

 Förderung der Trassenpreise im Schienengüterverkehr,  

 Abschaffung der Schifffahrtsabgaben. 

Herausforderung und Ziel 

Im Klimaschutzplan 2050 hat die Bundesregierung für den Verkehrssektor das Ziel 
gesetzt, bis 2030 eine Reduktion um 40 bis 42 Prozent gegenüber 1990 zu errei-
chen. Zusätzlich wurden entsprechende europäische Klimaschutzziele rechtlich ver-
bindlich durch die EU-Zielverteilungsverordnung im Jahr 2018 (Verordnung (EU) 
2018/842 vom 30. Mai 2018) festgelegt.  



 

64 

Gleichzeitig müssen ein voraussichtlicher weiterer Anstieg des Personenverkehrs 
und ein besonders starker Anstieg des Güterverkehrs bewältigt werden.  

Die Reduktion von Treibhausgasen im Verkehr in diesem Umfang bis 2030 wird vor 
diesem Hintergrund an die Grenzen der absehbaren technischen Machbarkeit und 
der gesellschaftlichen Akzeptanz gehen. Für die Erreichung der Klimaschutzziele im 
Verkehr sind daher zielgerichtet und konsequent – aber auch wohlüberlegt und gut 
abgewogen – verschiedene Hebel anzusetzen. Die Bundesregierung wird dazu ins-
besondere Instrumente einsetzen, welche die Innovationskraft Deutschlands fördern 
und freisetzen und welche auf eine zukunftsoffene Gestaltung setzen.  

Den bevorstehenden Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität wird die Bundesregierung 
aktiv gestalten. Das Klimaschutzprogramm enthält dafür geeignete Richtungsent-
scheidungen. Diese sind erforderlich, um die Klimaziele zu erreichen und um auch 
langfristig konkurrenzfähige Industriestrukturen und Arbeitsplätze in Deutschland si-
cherzustellen.  

Die im Rahmen der Arbeitsgruppe 1 („Klimaschutz im Verkehr“) der im Koalitionsver-
trag angelegten Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität gewonnenen Erkenntnisse 
bilden dabei eine wichtige Grundlage17.  

Wer sind die handelnden Personen im Verkehrssektor, wen erreichen die einzelnen 

Maßnahmen? 

Die handelnden Personen und Betroffenen im Verkehrssektor sind je nach Maß-
nahme unterschiedlich. Von der Regierungs- bzw. Verwaltungsebene abgesehen 
sind in der Regel die Hauptbetroffenen die Verkehrsteilnehmer, d. h. Unternehmen 
sowie Bürger und Bürgerinnen. Sie unterliegen einerseits verkehrspolitischen Vorga-
ben und Belastungen, erhalten auf der anderen Seite aber auch ökonomische und 
geschäftspolitisch Anreize, in den Transformationsprozess zu investieren und diese 
aktiv voranzutreiben und zu gestalten. Darüber hinaus sind durch die Änderungen 
der Technologien im Verkehr (beispielsweise deutlich höherer Anteil an Elektrofahr-

zeugen als bislang) die Automobil- und Zulieferindustrie sowie mittelständische Be-
triebe betroffen. Es werden zahlreiche Arbeitsplätze in der Schienenbranche ge-
schaffen, einer der größten Arbeitgeber Deutschlands. Deutschland könnte durch die 
Umsetzung von Innovationen Leitmarkt für den Schienenverkehr werden. 

Ausrichtung des Klimaschutzprogramms und Überblick 

Die Bundesregierung wird die klimafreundliche Mobilität durch langfristig orientierte 
Rahmenbedingungen aktiv gestalten. Mobilität muss dabei bezahlbar bleiben. Die 
Schwerpunkte des Klimaschutzprogramms sind daher die Förderung und Unterstüt-
zung Innovationen und die Schaffung von Anreizen zur Nutzung von klimafreundli-
cher Alternativen.  

Zur Beschleunigung von Planungs- und Baumaßnahmen im Schienenverkehr wird 
die Bundesregierung substantielle Schritte einleiten. Dazu wollen wir eine Genehmi-
gung von Schienenverkehrsprojekten durch Gesetz ermöglichen und die Akzeptanz 
insgesamt erhöhen. In einem Vorschaltgesetz werden die Voraussetzungen benannt, 

                                            
17 Der Zwischenbericht 03/2019 ist unter www.plattform-zukunft-mobilitaet.de/2download/wege-zur-
erreichung-der-klimaziele-2030-im-verkehrssektor-kapitel-4-schlussfolgerung-und-ausblick abrufbar. 
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das Verfahren zur Vorbereitung der Maßnahmengesetze beschrieben und die jeweils 
zuständigen Behörden festgelegt, die das Verfahren durchführen. 

Die Integration von Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren soll zudem zu ei-
ner Beschleunigung langwieriger Verfahren führen. Der grundsätzliche Genehmi-
gungsverzicht oder eine deutliche Verschlankung des Verfahrens für Ersatzneubau-
ten im Bereich von Brücken soll rechtlich geprüft und ermöglicht werden. Mit der Be-
seitigung von Personalengpässen schaffen wir die Grundlage dafür, dass die Verfah-
ren zusätzlich beschleunigt werden können. Weitere Maßnahmen sind die grundsätz-
liche Einrichtung von Task Forces für Genehmigungsverfahren sowie die Prüfung, ob 
eine Präklusionsklausel europarechtskonform wiedereingeführt werden könnte. (Eck-
punkte Maßnahme 63).  

Der nachhaltige Umbau unseres Mobilitätssystems wird Investitionen auf Seiten aller 
gesellschaftlichen Akteure erfordern. Hierzu zählen neben der Wirtschaft auch der 
Staat, der mit Bund, Ländern und Kommunen für vielfältige Aufgaben im heutigen 
und im künftigen Mobilitätssystem zuständig ist sowie die Bürgerinnen und Bürger. 
Dabei sind gesellschaftliche Belange (Bedarfsgerechtigkeit, Verfügbarkeit, Bezahl-
barkeit von Mobilitätsleistungen, Teilhabe, Generationengerechtigkeit, Sicherheit, 
Stadt-Land-Beziehungen) ebenso zu beachten wie die Motivlage der Bürgerinnen 
und Bürger (Nutzerverhalten /-gewohnheiten, Lebensstile, Werte und Leitbilder). Es 
ist dabei notwendig, frühzeitig umfangreiche Mittel in die Hand zu nehmen, denn sie 
werden eine nachhaltiger wirtschaftende und lebende Gesellschaft ermöglichen. Die 
Kosten eines ungebremsten Klimawandels – in Form negativer Auswirkungen in un-
absehbarer Höhe, die sich durch Klimaschäden, Wohlstandsverluste und Strafzah-
lungen an die EU bei Verfehlung der Klimaziele ansonsten einstellen würden – wären 
ungleich höher. 

Das Klimaschutzprogramm für den Verkehrssektor gliedert sich in 6 Handlungsfelder:  

 Die Verlagerung auf klimafreundliche Optionen wie Schienenverkehr, Binnen-

schifffahrt und Radverkehr wird durch zwei Handlungsfelder adressiert (Perso-

nenverkehr, Güterverkehr). 

 Die Verwendung alternativer Kraftstoffe wird in einem weiteren Handlungsfeld 

thematisiert.  

 Der Wechsel auf alternative Antriebe für PKW und Nutzfahrzeuge ist Gegen-

stand von zwei Handlungsfeldern.  

 Die verschiedenen Möglichkeiten zur CO2-Reduktion durch die digitale Vernet-

zung ist Gegenstand eines sechsten Handlungsfeldes. 

Jedes Handlungsfeld ist in zwei bzw. drei Maßnahmenbündel unterteilt. Das Klima-
schutzprogramm wird im Verkehrssektor anhand dieser Maßnahmenbündel struktu-
riert. In den insgesamt 13 Maßnahmenbündeln sind mehr als 50 einzelne Maßnah-
men enthalten. Die Betrachtung von Maßnahmen in Bündeln ist erforderlich, da die 
Maßnahmen in den meisten Fällen komplementär sind, also nur gemeinsam wirken. 
Die Ausweisung der Effekte einzelner Maßnahmen würde ein verzerrtes Bild der Re-
alität zeichnen.  
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Um den vielfältigen Herausforderungen im Mobilitätssektor begegnen und Lösungs-
wege erarbeiten zu können, brauchen wir eine inter- und transdisziplinäre sowie leis-
tungsstarke Mobilitätsforschung. Deshalb werden die Maßnahmen in diesem Pro-
gramm durch zielgerichtete Forschung begleitet und unterstützt. (siehe Kapitel 3.5.3) 

3.4.3.1 Stärkung des Schienenpersonenverkehrs (Handlungsfeld „ÖV, Rad- und 

Fußverkehr“) 

Im Bündel enthal-
tene Maßnahmen 

 Engpässe beseitigen, 

 attraktive Takte und schnelles Umsteigen fördern, 

 Elektrifizierung ausbauen, 

 Kapitalerhöhung der Deutsche Bahn AG (DB AG), 

 Bahnfahren billiger, Fliegen teurer machen,  

 Schienenpersonenverkehr digitalisieren, 

 Planungssicherheit erhöhen, 

 Attraktivität für Nutzer steigern. 

Kurzbeschreibung Im Mittelpunkt dieses Maßnahmenbündels steht die CO2-
Minderung durch die Verlagerung von Verkehr auf den Ver-
kehrsträger Schiene, der zu diesem Zweck deutlich zu stär-
ken ist. Zusätzlich kann die Dekarbonisierung durch die 
Elektrifizierung weiterer Schienenstrecken und den Einsatz 
alternativer Antriebe (Wasserstoff, Batterie) weiter vorange-
trieben werden. 

Der Bund und die Deutsche Bahn werden bis 2030 86 Mrd. 
Euro investieren, um das Schienennetz zu erneuern. Damit 
wird die Leistungsfähigkeit der Schieneninfrastruktur weiter 
erhöht. Durch die Einführung von digitaler Leit- und Siche-
rungstechnik auf zentralen Achsen und die Digitalisierung 
von Stellwerken wird die Kapazität deutlich gesteigert. Eng-
passkorridore im Schienennetz neuralgische Punkte werden 
ausgebaut, und wir wollen den Deutschlandtakt einführen. 
Zudem soll das elektrifizierte Netz erweitert und verdichtet 
werden. Die Regionalisierungsmittel werden in den nächsten 
Jahren kontinuierlich erhöht, die auch der Verstärkung des 
ÖPNV dienen. 

Die Entwicklung und Einführung weiterer Technologien für 
den digitalisierten Bahnbetrieb führen darüber hinaus zu er-
heblichen Effizienzsteigerungen im System Schiene. Ebenso 
können Kapazitätssteigerungen der vorhandenen Infrastruk-
tur erzielt werden, indem Züge in geringerem Abstand fah-
ren, ohne Einbußen bei der Sicherheit hinnehmen zu müs-
sen. Trotz Verkehrszunahme auf der Schiene reduziert sich 
so der Neu- und Ausbaubedarf. 

Dieser zusätzliche Kapazitätsausbau stellt hohe Anforderun-
gen an die Planungs- und Baukapazitäten, auch angesichts 
der gleichzeitig notwendigen Ersatzinvestitionsmaßnahmen 
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Deren Finanzierung erfolgt über die Leistungs- und Finanzie-
rungsvereinbarung, die ab dem Jahr 2020 für eine Laufzeit 
von 10 Jahren gelten soll. Es wird geprüft, wie eine erhöhte 
Planungs- und Investitionssicherheit auch durch den Kapazi-
tätsausbau und die Einführung digitaler Leit- und Siche-
rungstechnik und die Digitalisierung von Stellwerken ermög-
licht werden kann.  

Der Bund wird sich von 2020 bis 2030 jährlich mit 1 Mrd. 
Euro zusätzlichen Eigenkapitals an der DB beteiligen. 
Dadurch wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, zusätzli-
ches Kapital in die Modernisierung, den Ausbau und die 
Elektrifizierung des Schienennetzes und das Bahnsystem zu 
investieren. 

Flüge sind oft kostengünstiger als die Bahnfahrt zum glei-
chen Ziel. Unter Klimaschutzgesichtspunkten ist dies eine 
falsche Anreizwirkung. Deshalb wird die Bundesregierung 
ein Gesetz vorlegen, um 2020 die Luftverkehrsabgabe in 
dem Umfang zu erhöhen, damit im Gegenzug die Mehrwert-
steuer auf Bahnfahrkarten im Fernverkehr von 19 Prozent 
auf den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent ge-
senkt werden kann. Damit wird Bahnfahren um 10 Prozent 
günstiger. Im Zuge der Änderung des Luftverkehrssteuerge-
setzes werden Dumpingpreise bei Flugtickets verhindert, in-
dem diese nicht zu einem Preis unterhalb der anwendbaren 
Steuern, Zuschläge, Entgelte und Gebühren verkauft werden 
dürfen.  

Zeitraum der Umset-
zung 

Erhöhung der Luftverkehrsabgabe im Jahr 2020, Senkung 
der MWSt auf Bahnfahrkarten im Fernverkehr auf 7 Prozent 

2020-2030 (bzw. über 2030 hinaus) 

Beteiligte BMF, BMVI, BMWi, Verbraucher, Luftverkehrsunternehmen, 
Eisenbahnverkehrsunternehmen, Eisenbahninfrastrukturun-
ternehmen, Verbände 

Weitere Folgen Durch den Mittelhochlauf ergeben sich erhebliche Chancen 
für diverse Wirtschaftsakteure (Hoch-/ Tiefbau, Berater, Pla-
nungsunternehmen, Technologiehersteller etc.) im Bahnsek-
tor. 

Zu berücksichtigen sind jedoch bereits bestehende Eng-
pässe in diesem Bereich und damit verbundene Preissteige-
rungen. Die knappen Ressourcen in der Bauwirtschaft kön-
nen zu Preissteigerungen führen. 

Folgenabschätzung Hinweise zu Beschäftigungseffekten für das Klimaschutzpro-
gramm sind aus den noch ausstehenden Ergebnissen der 
Arbeitsgruppe 4 („Sicherung des Mobilitäts- und Produktions-
standortes, Batteriezellproduktion, Rohstoffe und Recycling, 
Bildung und Qualifizierung“) der Nationalen Plattform Zukunft 
der Mobilität zu erwarten, die im Herbst 2019 einen ersten 
Bericht vorlegen wird. Weitere Hinweise werden sich aus 
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den derzeit noch laufenden Arbeiten im Rahmen der konzer-
tierten Aktion Mobilität ergeben. 

Wechselwirkungen Es bestehen Wechselwirkungen mit den Maßnahmen im 
Schienengüterverkehr, da sich Kapazitätserweiterungen 
auch positiv im Schienengüterverkehr auswirken. 

3.4.3.2 Attraktivität des ÖPNV erhöhen (Handlungsfeld „ÖV, Rad- und Fußverkehr“) 

Im Bündel enthal-
tene Maßnahmen 

 Erhöhung der GVFG-Mittel, 

 Kapazitäten ausbauen, 

 Angebotsqualität verbessern, 

 Förderung für Elektrobusse verstärken, 

 Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV 

Kurzbeschreibung Gegenstand dieses Maßnahmenbündels ist die Stärkung des 
ÖPNV. Die gesetzliche Zuständigkeit dafür liegt bei den Län-
dern und Kommunen. Der öffentliche Personenverkehr ist 
aufgrund der hohen Energieeffizienz und des hohen Grades 
der Elektrifizierung mit erheblich geringeren THG-Emissionen 
pro Personenkilometer verbunden als der motorisierte Indivi-
dualverkehr. Im Mittelpunkt dieses Handlungsfelds steht da-
her die CO2-Minderung durch die Verlagerung von Verkehr 
auf den ÖPNV. Zusätzlich kann auch im öffentlichen Perso-
nenverkehr die Dekarbonisierung, zum Beispiel durch den 
Einsatz alternativer Antriebe) in Bussen und im Personen-
schienennahverkehr, weiter vorangetrieben werden. 

Der Netzausbau und die Netzerweiterung bei S-, U- und 
Straßenbahnen sollen vorangetrieben werden.  

Zudem soll die Nutzung des ÖPNV durch eine Verbesserung 
der Angebotsqualität attraktiver gemacht werden. Hierzu wird 
die Zuverlässigkeit verbessert, es werden häufigere Verbin-
dungen eingerichtet und auch der Komfort und die Sicherheit 
werden erhöht.  

Mit der Erhöhung der Bundesmittel nach dem GVFG für den 
Ausbau des ÖPNV auf 1 Mrd. Euro jährlich ab 2021 hat die 
Bundesregierung die Voraussetzungen geschaffen, die At-
traktivität des ÖPNV zu verbessern. Das schienengebundene 
Nahverkehrsnetz kann damit ausgebaut werden. Die Modali-
täten des GVFG sollen noch stärker auf die Ziele der Klima-
freundlichkeit des ÖPNV ausgerichtet werden.  

Damit bereits in den nächsten Jahren zusätzliche Ausbau-
maßnahmen konkret geplant werden können, beabsichtigt 
die Bundesregierung, die Mittel ab 2025 auf 2 Mrd. Euro jähr-
lich zu erhöhen. 

Die Modernisierung und klimaschonende Umrüstung von 
Busflotten werden durch die Verstärkung der Förderung von 
Bussen mit elektrischen und wasserstoffbasierten Antrieben 
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sowie Bussen, die mit Biogas betrieben werden, weiter vo-
rangetrieben. Ferner sollen bis 2030 bis zu 50 Prozent der 
Stadtbusse elektrisch fahren. Eine deutliche Verstärkung der 
Förderaktivitäten ist dafür erforderlich.  

Die Bundesregierung wird zusätzlich 10 Modellprojekte zur 
Stärkung der ÖPNV unterstützen, zum Beispiel die Einfüh-
rung von 365 Euro Jahrestickets.  

Im Personenbeförderungsgesetz wird in einer vorgezogenen 
kleinen Novelle klargestellt, dass Länder und Kommunen 
Emissionsanforderungen für Busse, Taxen und Mietwagen 
festlegen können.  

Zeitraum der Um-
setzung 

2020-2030 (bzw. über 2030 hinaus) 

Beteiligte Verbraucher, ÖPNV-Unternehmen, ÖPNV-Aufgabenträger 
(Länder), Kommunen, Verbände 

Weitere Folgen Durch den Mittelhochlauf ergeben sich erhebliche Chancen 
für diverse Wirtschaftsakteure (Hoch-/ Tiefbau, Planungsun-
ternehmen, Technologiehersteller etc.) und für die ÖPNV-Un-
ternehmen. 

Folgenabschätzung Hinweise zu Beschäftigungseffekten für das Klimaschutzpro-
gramm sind aus den noch ausstehenden Ergebnissen der 
Arbeitsgruppe 4 („Sicherung des Mobilitäts- und Produktions-
standortes, Batteriezellproduktion, Rohstoffe und Recycling, 
Bildung und Qualifizierung“) der Nationalen Plattform Zukunft 
der Mobilität zu erwarten, die im Herbst 2019 einen ersten 
Bericht vorlegen wird. Weitere Hinweise werden sich aus den 
derzeit noch laufenden Arbeiten im Rahmen der Konzertier-
ten Aktion Mobilität ergeben. 

3.4.3.3 Ausbau von Radwegen und Fahrradparkmöglichkeiten sowie Verbesserung 

der Rahmenbedingungen (Handlungsfeld „ÖV, Rad- und Fußverkehr“) 

Im Bündel enthal-
tene Maßnahmen 

 investive Modellprojekte fördern, 

 Sonderprogramm städtischer Radverkehr auflegen, 

 Sonderprogramm ländlicher Radverkehr auflegen, 

 Radschnellwege und Radwege an Bundesstraßen 

ausbauen, 

 fahrradfreundlichere Rahmenbedingungen schaffen. 

Kurzbeschreibung Die Bundesregierung wird die Attraktivität des Radverkehrs 
erhöhen, indem Verkehrssicherheit und Bedingungen im 
Straßenverkehr für Radfahrer weiter verbessert werden. Der 
Ausbau von Radschnellwegen und Radwegen an Bundes-
straßen wird fortgesetzt. Durch zwei Sonderprogramme 
„Stadt“ und „Land“ wird die Chancengleichheit für den Rad-
verkehr gewährt, z. B. mittels sicherer und moderner Abstell-
anlagen und den Ausbau der Infrastruktur für Lastenräder.  
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 Hierfür sollen erstmals Finanzhilfen für investive Maßnah-
men der Länder und Kommunen zur Realisierung von Rad-
verkehrsnetzen (die Anordnung und der Ausbau von Fahr-
radstraßen, die Umnutzung von Fahrstreifen in geschützte 
Radwege, Baumaßnahmen zur Beschleunigung des Radver-
kehrs, verkehrliche Maßnahmen wie die grüne Welle in ge-
eigneten Fällen, intuitive Wegeführungsmaßnahmen durch 
Beschilderung und Markierungen, der verkehrssichere Um-
bau insbesondere von Knotenpunkten etc.), für sichere und 
moderne Abstellanlangen und Fahrradparkhäuser , für den 
Radwegebau entlang von Landesstraßen sowie für den Aus-
bau der erforderlichen Infrastruktur und das Schaffen günsti-
ger Rahmenbedingungen für Lastenräder zur Verfügung ge-
stellt werden.  

Die verschiedenen infrastrukturellen Verbesserungen werden 
auch den Trend zu einer zunehmenden Nutzung von Elektro-
fahrrädern oder anderen neuen Mobilitätsformen verstärken. 

Zudem wird der Radverkehr auch durch die Schaffung fahr-
radfreundlicherer Rahmenbedingungen verbessert. Hierunter 
fallen z. B. ein generelles Halteverbot von Kraftfahrzeugen 
auf Schutzstreifen für den Radverkehr, höhere Geldbußen 
(für das unzulässige Halten auf Schutzstreifen und in zweiter 
Reihe sowie für das Parken auf Geh- und Radwegen), ein 
verbindlicher Mindestüberholabstand für Kfz, die generelle 
Anordnung von, Schrittgeschwindigkeit für rechtsabbiegende 
Kraftfahrzeuge über 3,5 t innerorts, die Ermöglichung der 
Einrichtung von Fahrradzonen, die Ausweitung des Parkver-
bots vor Kreuzungen und Einmündungsbereichen, die Ein-
führung neuer Verkehrszeichen (Grünpfeil ausschließlich für 
Radfahrende, Radschnellweg, Fahrradzone, Überholverbot 
von einspurigen Fahrzeugen wie Fahrrädern durch mehrspu-
rige Kfz, Sinnbild „Lastenfahrrad“) die Erweiterung der Erpro-
bungsklausel (Erprobung verkehrsregelnder oder sichernder 
Maßnahmen unabhängig von Gefahrenlage) sowie die ver-
mehrte Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrende in Ge-
genrichtung. Sollten in der Umsetzung der Sonderpro-
gramme weitere Rechtsänderungen erforderlich sein, prüft 
BMVI die Umsetzung im Rahmen eines Radverkehrsgeset-
zes.  

Zeitraum der Um-
setzung 

2020-2030 

Beteiligte BMVI, Länder, Kommunen, Verbände 

Eine wichtige Vorbedingung für die Realisierung der Minde-
rungswirkungen durch den Radverkehr sind erhebliche An-
strengungen auch der Länder und Kommunen. Dies betrifft 
neben der Bereitstellung finanzieller Mittel für den Ausbau 
der Fahrradinfrastruktur insbesondere auch die Bereitschaft 
zur Neuverteilung und  
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-gestaltung des städtischen Raums zwischen motorisiertem 
Verkehr, Radverkehr und Fußverkehr. 

Weitere Folgen Die stärkere Nutzung des Fahrrades geht mit positiven ge-
sundheitlichen Effekten sowohl unmittelbar für die Radfah-
renden als auch insgesamt für die Umwelt und die Bevölke-
rung einher.  

Folgenabschätzung Hinweise zu Beschäftigungseffekten für das Klimaschutzpro-
gramm sind aus den noch ausstehenden Ergebnissen der 
Arbeitsgruppe 4 („Sicherung des Mobilitäts- und Produktions-
standortes, Batteriezellproduktion, Rohstoffe und Recycling, 
Bildung und Qualifizierung“) der Nationalen Plattform Zukunft 
der Mobilität zu erwarten, die im Herbst 2019 einen ersten 
Bericht vorlegen wird. Weitere Hinweise werden sich aus den 
derzeit noch laufenden Arbeiten im Rahmen der Konzertier-
ten Aktion Mobilität ergeben. 

3.4.3.4 Entwicklung strombasierter Kraftstoffe (Handlungsfeld „Alternative Kraft-

stoffe“) 

Im Bündel enthal-
tene Maßnahmen 

 Strategie Wasserstoff und erneuerbare Kraftstoffe,  

 Forschungs- und Entwicklungslücken schließen, 

 Erzeugungsanlagen fördern,  

 Um die Nachfrage zu stimulieren, werden entspre-

chende Maßnahmen auch im Rahmen der nationalen 

Umsetzung der RED II adressiert; dabei wird auch 

eine Quote geprüft.. 

Kurzbeschreibung An der Mobilität der Zukunft wird auch die Brennstoffzelle ei-
nen großen Anteil haben, insbesondere für LKW und andere 
schwere Fahrzeuge. Längerfristig werden auch Power-to-X 
(PtX) Kraftstoffe eine zunehmende Rolle spielen. Die Bun-
desregierung wird für die Entwicklung und großvolumige 
Skalierung der Elektrolyse- und Raffinerieprozesse zur Er-
zeugung von strombasierten klimaneutralen Gasen und 
Kraftstoffen Rahmenbedingungen schaffen. Dies ermöglicht 
den Einsatz klimaschonender Grund- und Kraftstoffe insbe-
sondere in der Industrie, der Chemie sowie im Luft-, Schwer-
last und Schiffsverkehr. Des Weiteren sollen alternative An-
triebe auf Bahnstrecken verstärkt gefördert werden, wo dies 
ökonomisch und ökologisch sinnvoll und bei denen die Elekt-
rifizierung nicht wirtschaftlich ist. 

Mittel- und langfristig muss auch die Brennstoffzellentechno-
logie auf Wasserstoffbasis im Mobilitätssektor zu einer brei-
ten Anwendung gelangen. Die Bundesregierung wird bis zum 
Jahresende eine Nationale Wasserstoffstrategie erarbeiten. 
Es wird auch eine industriepolitische Initiative der Europäi-
schen Union zum Aufbau einer leistungsfähigen E-Fuel Ver-
sorgung auf den Weg gebracht. 
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Es ist zu untersuchen, inwieweit bei der Umsetzung der RED 
II für den Verkehrsbereich eine entsprechende Flankierung 
dieser Bemühungen möglich ist.  

Zeitraum der Um-
setzung 

Ab 2020 

Fertigstellung der Wasserstoff Strategie bis Ende 2019 

Beteiligte BMVI, BMWi, BMBF, BMU, BMZ, Wirtschaft, Wissenschaft 

Weitere Folgen Es besteht die Chance, dass Deutschland Leitanbieter und 
Leitmarkt für Wasserstofftechnologien und strombasierte 
Kraftstoffe wird. Die Förderung weist daher eine hohe indust-
riepolitische Bedeutung auf. 

Folgenabschätzung Hinweise zu Beschäftigungseffekten für das Klimaschutzpro-
gramm sind aus den noch ausstehenden Ergebnissen der 
Arbeitsgruppe 4 („Sicherung des Mobilitäts- und Produktions-
standortes, Batteriezellproduktion, Rohstoffe und Recycling, 
Bildung und Qualifizierung“) der Nationalen Plattform Zukunft 
der Mobilität zu erwarten, die im Herbst 2019 einen ersten 
Bericht vorlegen wird. Weitere Hinweise werden sich aus den 
derzeit noch laufenden Arbeiten im Rahmen der Konzertier-
ten Aktion Mobilität ergeben. 

Wechselwirkungen Strombasierter Wasserstoff und strombasierte Kohlenwas-
serstoffe werden insbesondere auch in anderen Sektoren be-
nötigt, so neben Strom und Wärme vor allem in der Industrie. 
Hier ist auch zu berücksichtigen, dass durch den Direktein-
satz elektrolytisch erzeugten Wasserstoffs erhebliche Effizi-
enzvorteile in den industriellen Prozessen erreicht werden 
können. Zudem entfallen in der Regel Transportwege und 
der zeitaufwändige Aufbau der Infrastruktur. Die Nationale 
Strategie Wasserstoff wird diesen Aspekt thematisieren. 
Diese Maßnahme ist mit einem zusätzlichen Strombedarf so-
wie Raffinerieprozessen verbunden und hat damit Auswir-
kungen auf den Sektor Energiewirtschaft. 

3.4.3.5 Unterstützung fortschrittlicher Biokraftstoffe (Handlungsfeld „Alternative Kraft-

stoffe“) 

Im Bündel enthal-
tene Maßnahmen 

 Forschungs- und Entwicklungslücken schließen, 

 Erzeugungsanlagen fördern, 

 Umsetzung der Renewable Energy Directive (RED) II 

zu fortschrittlichen Biokraftstoffen. 

Kurzbeschreibung Die Nutzung von Biokraftstoffen im Kraftstoffmix reduziert 
den Anteil fossilen Anteil im Kraftstoff und damit auch die 
Höhe der CO2-Bepreisung des Kraftstoffs. Die Entwicklung 
von flüssigen und gasförmigen regenerativen Kraftstoffen 
aus Biomasse und deren großtechnische Erzeugung in Bio-
gas- und Syntheseanlagen werden unterstützt, um sie mittel- 
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und langfristig in bestimmten Segmenten des Verkehrssek-
tors nutzen zu können.  

Biokraftstoffe der ersten Generation auf Basis von Nahrungs- 
und Futtermittelpflanzen werden nicht zusätzlich unterstützt. 
Dabei soll die Erzeugung von Bioenergie künftig stärker auf 
Abfall- und Reststoffen basieren. Deshalb ist es wichtig, alle 
Abfall- und Reststoffe tatsächlich zu erfassen. Eine Auswei-
tung der Anbauflächen für Bioenergie ist nicht zu erwarten 
und kommt aufgrund von Flächenrestriktionen nicht in Be-
tracht. Die Nachhaltigkeitskriterien der RED II sind auch auf 
Importe (aus dem Binnenmarkt und aus Drittstaaten) anzu-
wenden. Flankierend wird im Rahmen der nationalen Umset-
zung der RED II die eine unter Berücksichtigung der ökologi-
schen und ökonomischen Aspekte und der technischen Rea-
lisierbarkeit eine Unterquote für fortschriftliche Biokraftstoffe 
eingeführt. 

Unter Beachtung aller Aspekte beträgt die für Bioenergie ma-
ximal verfügbare Biomasse in Deutschland gegenwärtig rund 
1.000 bis 1.200 PJ / a (Inlandspotential). 

Bestehende Forschungs- und Entwicklungslücken bei inno-
vativen fortschriftlichen Biokraftstoffen (beispielsweise Kraft-
stoffe aus Stroh) werden durch Projekte und Demonstrations-
vorhaben geschlossen, um eine großtechnische Produktion 
mittelfristig realisieren zu können. 

Zeitraum der Um-
setzung 

Ab 2020 

Beteiligte BMVI, BMWi, BMU, Wirtschaft, Wissenschaft 

Folgenabschätzung Hinweise zu Beschäftigungseffekten für das Klimaschutzpro-
gramm sind aus den noch ausstehenden Ergebnissen der 
Arbeitsgruppe 4 („Sicherung des Mobilitäts- und Produktions-
standortes, Batteriezellproduktion, Rohstoffe und Recycling, 
Bildung und Qualifizierung“) der Nationalen Plattform Zukunft 
der Mobilität zu erwarten, die im Herbst 2019 einen ersten 
Bericht vorlegen wird. Weitere Hinweise werden sich aus den 
derzeit noch laufenden Arbeiten im Rahmen der Konzertier-
ten Aktion Mobilität ergeben. 

Wechselwirkungen Biomasse wird auch in anderen Sektoren benötigt (beispiels-
weise im Wärmesektor). Es ist zudem das Prinzip der Abfall-
hierarchie zu beachten, d. h. die energetische Nutzung steht 
an letzter Stelle. Höherwertige Nutzungen gehen vor. Das in 
DEU zur Verfügung stehende Potenzial könnte kleiner sein 
als der Bedarf in allen Sektoren, sodass Importoptionen zu 
prüfen wären. Hier ist zu prüfen, welche Optionen unter öko-
nomischen, ökologischen und technischen Gesichtspunkten 
erschlossen werden können. Negative Effekte, z. B. durch in-
direkte Landnutzungsänderungen, sind in jedem Fall zu ver-
meiden, da sie zu erheblichen Mehremissionen führen kön-
nen. 
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Die Förderung großvolumige Skalierung von Biogas- und 
Syntheseanlagen hat Auswirkungen auf den Sektor Energie-
wirtschaft  

3.4.3.6 Stärkung des Schienengüterverkehrs (Handlungsfeld „Güterverkehr“) 

Im Bündel enthal-
tene Maßnahmen 

 Lange Güterzüge ermöglichen, 

 Schienengüterverkehr digitalisieren, 

 Kombination der Verkehrsträger verbessern, 

 elektrischen Schienengüterverkehr ausbauen, 

 Attraktivität für Nutzer steigern. 

Kurzbeschreibung Auch der Schienengüterverkehr wird von der Modernisierung 
und Kapazitätsverbesserung auf dem Schienennetz deutlich 
profitieren. Gütertransport auf der Schiene wird dadurch 
schneller und attraktiver. Mit der Stärkung des Kombinierten 
Verkehrs bringen wir mehr Güter auf die Schiene. Zur stärke-
ren Verlagerung von Gütern auf die Schiene werden wir den 
Einzelwagenverkehr als Alternative zum LKW durch Entlas-
tungen bei den Anlagenpreisen fördern. 

Zurzeit wird die heutige europäische Standard-Zuglänge von 
740 Metern für Güterzüge auf vielen Strecken in Deutschland 
nicht erreicht. Durch den Ausbau des 740-Meter-Netzes für 
Güterzüge wollen wir das ändern und so Verbesserungen bei 
der Kapazität, der Qualität und den Kosten erreichen. 

Hinzu kommt eine moderne Leit- und Sicherungstechnik (vor 
allem ETCS, siehe 3.4.3.1).  

Im kombinierten Verkehr zielt das Maßnahmenbündel auf Ef-
fizienzsteigerungen und Kostensenkungen (z. B. durch Re-
duzierung der Prozess- und Wartezeiten, Optimierung der 
Ressourcenauslastung im Terminal und im Vor- /Nachlauf), 
indem Informationsprozesse digitalisiert und Informationen 
aufbereitet werden und indem Umschlagsanlagen digital ge-
steuert werden. 

Zudem ist das elektrifizierte Güternetz zu erweitern und zu 
verdichten. Durch das Ausbauprogramm „Elektrische Güter-
bahn“ wird die weitere Elektrifizierung von Schienengüterver-
kehrsstrecken gefördert. Ferner werden „Alternative Antriebs-
techniken“ von Schienenfahrzeugen im Güterverkehr geför-
dert.  

Eine Steigerung der Attraktivität der Schiene für den Güter-
transport soll mit der Umsetzung des Bundesprogramms Zu-
kunft Schienengüterverkehr erfolgen, mit dem der Schienen-
güterverkehr moderner, effizienter und nutzerfreundlicher 
werden soll. Ergänzend – eine positive Evaluation im Jahr 
2021 vorausgesetzt – soll eine Attraktivitätssteigerung durch 
eine Fortsetzung der Förderung der Trassenpreise auch im 
Jahr 2023 erreicht werden. Hinzu kommt insbesondere zur 
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Stärkung des Einzelwagenverkehrs eine Förderung zur Re-
duzierung der Anlagenpreise. 

Das Maßnahmenbündel greift damit zentrale Zwischenergeb-
nisse des „Zukunftsbündnisses Schiene“ (Mai 2019) mit 
Schwerpunkten im Bereich Klimaschutz auf. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2020-2030 (und im Anschluss auch deutlich über 2030 hin-
aus) 

Beteiligte BMVI, Transportgewerbe, Eisenbahnverkehrsunternehmen, 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Verbände 

Weitere Folgen Durch den Mittelhochlauf ergeben sich erhebliche Chancen 
für diverse Wirtschaftsakteure (Hoch-/ Tiefbau, Berater, Pla-
nungsunternehmen, Technologiehersteller, Transportge-
werbe etc.) im Bahnsektor. Deutschland könnte mit der Um-
setzung des Bundesprogramms Zukunft Schienengüterver-
kehr Leitmarkt für den Schienengüterverkehr werden. 

Folgenabschätzung Hinweise zu Beschäftigungseffekten für das Klimaschutzpro-
gramm sind aus den noch ausstehenden Ergebnissen der 
Arbeitsgruppe 4 („Sicherung des Mobilitäts- und Produktions-
standortes, Batteriezellproduktion, Rohstoffe und Recycling, 
Bildung und Qualifizierung“) der Nationalen Plattform Zukunft 
der Mobilität zu erwarten, die im Herbst 2019 einen ersten 
Bericht vorlegen wird. Weitere Hinweise werden sich aus den 
derzeit noch laufenden Arbeiten im Rahmen der Konzertier-
ten Aktion Mobilität ergeben. 

Wechselwirkungen Es bestehen Wechselwirkungen mit den Maßnahmen im Be-
reich Schienenpersonenverkehr. 

3.4.3.7 Modernisierung der Binnenschifffahrt und Nutzung von Landstrom in Häfen 

(Handlungsfeld „Güterverkehr“) 

Im Bündel enthal-
tene Maßnahmen 

 Kapazitäten in der Binnenschifffahrt stärken, 

 alternative Antriebe für Binnenschiffe fördern, 

 Attraktivität für Industrie und Logistik steigern. 

Kurzbeschreibung Eine Erhöhung der Anteile der Binnenschifffahrt am Güter-
verkehr wird durch die Umsetzung von Maßnahmen zum Kli-
maschutz aus dem Masterplan Binnenschifffahrt (Mai 2019) 
erreicht. Das Förderprogramm zur nachhaltigen Modernisie-
rung von Binnenschiffen wird weiterentwickelt. 

Infrastrukturverbesserungen an Engpässen (Maßnahmen 
des Vordringlichen Bedarfs-Engpassbeseitigung (VB-E)) sol-
len schneller umgesetzt und ein Vorschaltgesetz auf den 
Weg gebracht werden, in welchem die Projekte für spätere 
Maßnahmengesetze identifiziert werden.  

Zudem soll die bereits beschlossene und seit 01.01.2019 gel-
tende Abschaffung der Schifffahrtsabgaben bestehen blei-
ben. 
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Damit sie auf Strom und emissions- und luftschadstoffarme 
Kraftstoffe umsteigen können, werden Umlagen für Land-
strom gesenkt und emissions- und luftschadstoffärmere 
Kraftstoffe vorübergehend gefördert. Auf Dauer wird auch 
hier Ordnungsrecht greifen müssen. Bei Seehäfen wird eine 
Initiative zur EU-weiten Einführung einer Landstrompflicht ge-
startet, bei Binnenhäfen wird eine nationale Regelung ge-
prüft. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2020-2030 (und im Anschluss auch deutlich über 2030 hin-
aus) 

Beteiligte BMVI, Verbraucher, Unternehmen der Binnenschifffahrt, Ver-
bände 

Folgenabschätzung Hinweise zu Beschäftigungseffekten für das Klimaschutzpro-
gramm sind aus den noch ausstehenden Ergebnissen der 
Arbeitsgruppe 4 („Sicherung des Mobilitäts- und Produktions-
standortes, Batteriezellproduktion, Rohstoffe und Recycling, 
Bildung und Qualifizierung“) der Nationalen Plattform Zukunft 
der Mobilität zu erwarten, die im Herbst 2019 einen ersten 
Bericht vorlegen wird.  

3.4.3.8 CO2-arme PKW auf die Straße bringen (Handlungsfeld „PKW“) 

Im Bündel enthal-
tene Maßnahmen 

 CO2-Flottenregulierung (auf EU-Ebene), 

 Verlängerung der staatlichen Kaufprämie für Elektro-

fahrzeuge,  

 stärkere Förderung kleiner Fahrzeuge, 

 Dienstwagensteuer für die Nutzung von batterieelektri-

schen Fahrzeugen oder Plug-In-Hybriden bis 2030 

verlängern. Senkung für reine Elektrofahrzeuge bis zu 

einem Preis von 40.000 Euro (vgl. 3.4.3.13). 

Kurzbeschreibung In Deutschland sollen bis 2030 7 bis 10 Mio.-Elektrofahr-
zeuge zugelassen sein.  

Über die Flottenregulierung hinaus sind zusätzliche Maßnah-
men erforderlich, um den Anteil von Fahrzeugen mit alternati-
ven Antrieben beim Absatz von Neufahrzeugen deutlich zu 
erhöhen und die CO2-Emissionen des PKW-Verkehrs deut-
lich zu reduzieren. Diese Maßnahmen sollten die Mehrkosten 
elektrischer PKW gegenüber PKW mit reinem Verbrennungs-
motor deutlich reduzieren und an der Attraktivität der Tank- 
und Ladeinfrastruktur aus Kundensicht (siehe 3.4.3.9) anset-
zen. Damit stimulieren sie gleichzeitig das Angebot und die 
Nachfrage nach alternativen Antrieben. 

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung der Elektromobi-
lität wird u. a. die Dienstwagenregelung für die Nutzung eines 
batterieelektrischen Fahrzeuges oder eines Plug-in-Hybrid-
Fahrzeuges bis 2030 verlängert. Die Dienstwagensteuer soll 
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zukünftig darüber hinaus für reine Elektrofahrzeuge bis zu ei-
nem Preis von 40.000 Euro von 0,5 Prozent auf 0,25 Prozent 
abgesenkt werden. Zudem wird die Steuerbefreiung nach § 
3d Kraftfahrzeugsteuergesetz bis zum 31. Dezember 2025 
verlängert. Die auf 10 Jahre befristete Dauer der Steuerbe-
freiung wird bis längstens 31. Dezember 2030 begrenzt.  

In einem weiteren Schritt wird die von Bund und Herstellern 
getragene Kaufprämie ab 2021 für PKW mit Elektro-, Hybrid- 
und Wasserstoff- / Brennstoffzellenantrieb verlängert und für 
Autos unter 40.000 Euro angehoben. 

Die Bundesregierung wird die Kraftfahrzeugsteuer stärker an 
den CO2-Emissionen ausrichten und dazu ein Gesetz zur 
Reform der Kraftfahrzeugsteuer bei PKW vorlegen, so dass 
von dieser eine deutlich stärkere Lenkungswirkung beim 
Neuwagenkauf hin zu emissionsärmeren bzw. emissions-
freien Antrieben ausgeht. Für Neuzulassungen ab dem 1. Ja-
nuar 2021 wird die Bemessungsgrundlage der Steuer haupt-
sächlich auf die CO2-Prüfwerte pro km bezogen und ober-
halb 95 g CO2 / km in zwei Emissionsstufen erhöht.  

Zeitraum der Um-
setzung 

2020-2030 

Beteiligte BMWi (wegen derzeitiger Umsetzung der Umweltprämie), 
BMVI, BMF, BMU, Verbraucher, Fahrzeughersteller und Zu-
lieferer, Verbände  

Weitere Folgen Es ist vorgesehen, dass Deutschland Leitanbieter und Leit-
markt auch für Elektromobilität wird.  

Rund ein Drittel der Wertschöpfung eines Elektrofahrzeugs 
entfallen auf die Produktion der Batteriezellen. Daher ist eine 
Produktion von Batteriezellen in Deutschland und Europa 
von hoher industriepolitischem Interesse. Gleichzeitig kann 
durch eine nachhaltigen, CO2-optimierten Batterie-produktion 
in Europa, wie im BMWi-Programm verfolgt, eine signifikante 
Reduktion der CO2-Emissionen bei der Zellherstellung er-
reicht werden. 

Folgenabschätzung Hinweise zu Beschäftigungseffekten für das Klimaschutzpro-
gramm sind aus den noch ausstehenden Ergebnissen der 
Arbeitsgruppe 4 („Sicherung des Mobilitäts- und Produktions-
standortes, Batteriezellproduktion, Rohstoffe und Recycling, 
Bildung und Qualifizierung“) der Nationalen Plattform Zukunft 
der Mobilität zu erwarten, die im Herbst 2019 einen ersten 
Bericht vorlegen wird. Weitere Hinweise werden sich aus den 
derzeit noch laufenden Arbeiten im Rahmen der Konzertier-
ten Aktion Mobilität ergeben. 

Wechselwirkungen Der zunehmende Anteil an elektrischen Antrieben setzt vo-
raus, dass genügend erneuerbarer Strom produziert werden 
kann und dass die Stromnetze eine ausreichende Kapazität 
aufweisen (Interdependenz mit dem Energiesektor). Für 
Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge gilt Entsprechendes 
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im Hinblick auf den verfügbaren Wasserstoff (siehe hierzu 
auch Maßnahmenbündel „Strombasierte Kraftstoffe voran-
bringen“). Zudem besteht eine Wechselwirkung mit der Tank- 
bzw. Ladeinfrastruktur. Ressourcenbedarf, -abhängigkeit und 
–recycling von elektrischen Antrieben und Batterien werden 
in den Folgeabschätzungen analysiert, ökologische und wirt-
schaftliche Effekte abgeschätzt. 

3.4.3.9 Tank- und Ladeinfrastruktur ausbauen (Handlungsfeld „PKW“)  

Im Bündel enthal-
tene Maßnahmen 

 Gewerbliche und private Ladeinfrastruktur fördern, 

 Masterplan Ladesäuleninfrastruktur noch im Jahr 2019 

1 Mio. Ladepunkte bis 2030 errichten; Förderung mit 

entsprechenden Programmen bis 2025  

Kurzbeschreibung Der Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur ist 
Grundvoraussetzung für die Akzeptanz und die Zunahme der 
Elektromobilität. Die Bundesregierung hat das Ziel, dass die 
öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur weiter ausgebaut 
wird und in Deutschland bis 2030 insgesamt 1 Millionen La-
depunkte zur Verfügung stehen. Deshalb fördert der Bund 
den Aufbau von öffentlichen Ladensäulen mit entsprechen-
den Programmen bis 2025.  

Der Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladesäulen kann 
nicht allein über Förderung gestemmt werden. Deshalb legt 
die Bundesregierung in diesem Jahr einen Masterplan Lade-
säuleninfrastruktur vor. Dazu wird sie auch insbesondere mit 
den Automobilherstellern und der Energiewirtschaft spre-
chen. Wo eine bedarfsgerechte Versorgung marktgetrieben 
nicht erfolgt, werden auch ordnungsrechtliche Maßnahmen 
erwogen.  

In geeigneten, vom Europarecht vorgesehenen Ausnahme-
fällen von regionalem Marktversagen werden wir den Verteil-
netzbetreiben ermöglichen, öffentlich zugängliche Ladeinfra-
struktur zu errichten.  

Die Bundesregierung wird verbindlich durch eine Versor-
gungsauflage regeln, dass an allen Tankstellen in Deutsch-
land auch Ladepunkte angeboten werden. Es wird geprüft, 
ob die Errichtung von Schnellladesäulen als Dekarbonisie-
rungsmaßnahme der Mineralölwirtschaft behandelt werden 
kann.  

Wer bei öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur die 7 / 24-
Zugangsbedingung nicht anbieten kann, wird über einen ge-
sonderten Förderaufruf mit abgesenkten Fördersätzen die 
Gelegenheit bekommen, sich zu beteiligen. Es werden damit 
Ladesäulen auf Kundenparkplätzen eingerichtet.  

Hinzu kommt, dass die weitaus meisten Ladevorgänge zu-
hause oder bei der Arbeit stattfinden werden. Aus diesem 
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Grund wird gemeinsam genutzte private und gewerbliche La-
deinfrastruktur (z. B. in Mehrfamilienhäusern und auf Mitar-
beiterparkplätzen) ebenfalls gefördert. Mit dem Handwerker-
bonus wird die Installation von privater Ladeinfrastruktur ge-
fördert.  

Zudem sind das Stromtanken beim Arbeitgeber und die 
Überlassung notwendiger Infrastruktur für das Tanken beim 
Arbeitnehmer steuerlich begünstigt, müssen also nicht als 
Lohnbestandteil versteuert werden.  

Im Wohneigentumsgesetz (WEG) und im Mietrecht werden 
die Vorschriften für die Errichtung von Ladeinfrastruktur ver-
einfacht, insbesondere wird dabei das Einstimmigkeitsprinzip 
durch das Mehrheitsprinzip ersetzt. Vermieter werden ver-
pflichtet, die Installation von Ladeinfrastruktur zu dulden.  

Darüber hinaus werden weitere rechtliche Hürden beim Auf-
bau von Ladeinfrastruktur beseitigt (u. a. beschleunigter 
Netzanschluss von Ladeinfrastruktur in der Netzanschluss-
verordnung, Rechtsicherheit bei der Berechnung von Umla-
gen, Steuerbarkeit / Lastmanagement von Ladeinfrastruktur 
für ein netzdienliches Laden, nutzerfreundliches Laden und 
Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum).  

Für einen koordinierten Hochlauf der öffentlichen Ladeinfra-
struktur auf den unterschiedlichen Ebenen (Bund / Länder / 
Kommunen) wird eine „Nationale Leitstelle“ Elektromobilität 
eingerichtet.  

Zeitraum der Um-
setzung 

2020-2030 

Beteiligte BMVI, BMWi (wegen eigener Aktivitäten im Bereich F&E für 
Ladeinfrastruktur und der Zuständigkeit für energiewirtschaft-
liche Fragen), Energiewirtschaft, Fahrzeughersteller, Ver-
bände, Länder und Kommunen 

Folgenabschätzung Hinweise zu Beschäftigungseffekten für das Klimaschutzpro-
gramm sind aus den noch ausstehenden Ergebnissen der 
Arbeitsgruppe 4 („Sicherung des Mobilitäts- und Produktions-
standortes, Batteriezellproduktion, Rohstoffe und Recycling, 
Bildung und Qualifizierung“) der Nationalen Plattform Zukunft 
der Mobilität zu erwarten, die im Herbst 2019 einen ersten 
Bericht vorlegen wird. Weitere Hinweise werden sich aus den 
derzeit noch laufenden Arbeiten im Rahmen der Konzertier-
ten Aktion Mobilität ergeben. 

Wechselwirkungen Es bestehen Wechselwirkungen mit dem Maßnahmenbündel 
„CO2-arme PKW auf die Straße bringen“. Wegen der Anbin-
dung an die Stromnetze bestehen zudem Wechselwirkungen 
mit der Energiewirtschaft. Zum Ausbau der Wasserstofftank-
stelleninfrastruktur gibt es Schnittstellen zur Nationalen Stra-
tegie Wasserstoff (NSW). 
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3.4.3.10 CO2-arme LKW auf die Straße bringen (Handlungsfeld „Nutzfahrzeuge“) 

Im Bündel enthal-
tene Maßnahmen 

 CO2-Flottenregulierung (auf EU-Ebene),  

 staatliche Kaufprämie für Nutzfahrzeuge mit alternati-

ven Antrieben attraktiver machen, 

 Planungssicherheit bei der Förderung erhöhen, 

CO2-Differenzierung der LKW-Maut und Einführung ei-

nes ab 2023 wirksamen CO2-Aufschlags auf die LKW-

Maut. 

Kurzbeschreibung Die Bundesregierung wird die Anschaffung von LKW mit al-
ternativen, klimaschonenden Antrieben einschließlich Was-
serstofftechnologien unterstützen und den Ausbau einer be-
darfsgerechten Tank- und Ladeinfrastruktur fördern. Ziel ist 
es, dass bis 2030 etwa ein Drittel der Fahrleistung im schwe-
ren Straßengüterverkehr elektrisch oder auf Basis stromba-
sierter Kraftstoffe sein wird. Zur Förderung des Ladeinfra-
strukturausbaus legt die Bundesregierung noch in diesem 
Jahr den Masterplan Ladeinfrastruktur vor. Zudem werden 
eine CO2-Differenzierung der LKW-Maut zugunsten klima-
schonender Antriebe und die notwendige Novelle der Euro-
vignetten-Richtlinie vorangetrieben. Die Bundesregierung 
wird einen ab 2023 wirksamen CO2-Aufschlag auf die LKW-
Maut unter Ausnutzung des rechtlichen Spielraums einfüh-
ren. 

Der europäische Rechtsrahmen für einen solchen CO2-Auf-
schlag und eine solche Differenzierung wird derzeit in der zu-
ständigen Ratsarbeitsgruppe zur Novelle der Eurovignetten-
Richtlinie erarbeitet. Die bisherige Infrastrukturgebühr für 
CO2-neutrale alternative Antriebe soll um 75 Prozent abge-
senkt werden. Die Verabschiedung der revidierten Richtlinie 
macht eine anschließende Umsetzung ins deutsche Recht 
erforderlich. 

Auf europäischer Ebene ist mit der CO2-Flottenregulierung 
für Nutzfahrzeuge bereits ein starkes ordnungsrechtliches In-
strument beschlossen worden. Sie stellt die Minderung der 
flotten- und europaweiten CO2-Emissionen bis 2030 um 30 
Prozent (bei schweren Nutzfahrzeuge) bzw. um 31 Prozent 
(bei leichten Nutzfahrzeuge) sicher.  

Zur Erreichung der THG-Reduktionsziele des Verkehrssek-
tors insgesamt muss allerdings bei Nutzfahrzeugen eine 
noch höhere Minderung erfolgen. Daher ist die Flottenregu-
lierung um weitere Maßnahmen zu ergänzen. Diese flankie-
renden Maßnahmen setzen zum einen an den Mehrkosten 
von Nutzfahrzeuge mit alternativen Antrieben an:  

Die Entwicklung marktreifer Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-
Brennstoffzellen wird für alle Segmente weiterhin gefördert, 
damit Fahrzeuge mit dieser Technologie spätestens bis Mitte 
der 2020er Jahre angeboten werden. Auch mit Methangas 
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(CNG, LNG) betriebenen LKW kommt eine wichtige Stellung 
im klimafreundlichen Güterverkehr zu, sofern regenerativ 
hergestellte Biomethankraftstoffe statt fossilem Erdgas ver-
wendet werden. 

Zeitraum der Um-
setzung 

Die Umsetzung einer Kaufprämie ist zeitnah möglich (in 
2020).Die Bundesregierung strebt bis Ende 2020 die ent-
sprechende Revision der Eurovignetten-Richtlinie an, die 
Überführung in deutsches Recht wird dann bis Ende 2021 er-
folgen. 

Beteiligte BMVI, Fuhrgewerbe, Logistikgewerbe, Produktionsbetriebe, 
Fahrzeughersteller, Verbände 

Weitere Folgen Bei einer Stimulation des Marktes für Nutzfahrzeuge mit al-
ternativen Antrieben ist von einem positiven Effekt auf die in 
Deutschland ansässigen Zulieferbetriebe und Hersteller der 
Fahrzeuge auszugehen. 

Folgenabschätzung Hinweise zu Beschäftigungseffekten für das Klimaschutzpro-
gramm sind aus den noch ausstehenden Ergebnissen der 
Arbeitsgruppe 4 („Sicherung des Mobilitäts- und Produktions-
standortes, Batteriezellproduktion, Rohstoffe und Recycling, 
Bildung und Qualifizierung“) der Nationalen Plattform Zukunft 
der Mobilität zu erwarten, die im Herbst 2019 einen ersten 
Bericht vorlegen wird. Weitere Hinweise werden sich aus den 
derzeit noch laufenden Arbeiten im Rahmen der Konzertier-
ten Aktion Mobilität ergeben. 

Wechselwirkungen Die verschiedenen Antriebstechnologien weisen Wechselwir-
kungen auf mit der Stromerzeugung und dem Stromtransport 
(batterieelektrische LKW und Oberleitungs-LKW), mit der Be-
reitstellung von Wasserstoff (Wasserstoff-Brennstoffzellen-
LKW) sowie mit den erforderlichen Tank- und Ladeinfrastruk-
turen (siehe nachfolgendes Maßnahmenbündel).  

3.4.3.11 Tank- und Lade- und Oberleitungsinfrastruktur ausbauen (Handlungs-

feld „Nutzfahrzeuge“) 

Im Bündel enthal-
tene Maßnahmen 

Die Bundesregierung erstellt Konzepte für: Lademöglichkei-
ten für Batterie-LKW, Oberleitungen für LKW sowie für Was-
serstoff-Tankstellen. 

Kurzbeschreibung Der Aufbau der Tank-, Lade und Oberleitungsinfrastruktur für 
alternative Antriebe muss sich an den beabsichtigten ver-
kehrlichen bzw. logistischen Anwendungen orientieren. Da-
bei gilt es, einen gesamtsystemischen Ansatz von der Nut-
zung erneuerbarer Energien bis zu Kundenaspekten für eine 
emissionsfreie Logistik im Blick zu haben.  

Zeitraum der Um-
setzung 

2020-2030 

Beteiligte BMVI, Fuhrgewerbe, Logistikgewerbe, Energiewirtschaft, 
Fahrzeughersteller, Verbände  
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Folgenabschätzung Hinweise zu Beschäftigungseffekten für das Klimaschutzpro-
gramm sind aus den noch ausstehenden Ergebnissen der 
Arbeitsgruppe 4 („Sicherung des Mobilitäts- und Produktions-
standortes, Batteriezellproduktion, Rohstoffe und Recycling, 
Bildung und Qualifizierung“) der Nationalen Plattform Zukunft 
der Mobilität zu erwarten, die im Herbst 2019 einen ersten 
Bericht vorlegen wird. Weitere Hinweise werden sich aus den 
derzeit noch laufenden Arbeiten im Rahmen der Konzertier-
ten Aktion Mobilität ergeben. 

Wechselwirkungen Es bestehen Wechselwirkungen mit dem Maßnahmenbündel 
„CO2-arme LKW auf die Straße bringen“. Wegen der Anbin-
dung an die Stromnetze bestehen zudem Wechselwirkungen 
mit der Energiewirtschaft. Gleiches gilt für die ausreichende 
Versorgung mit Wasserstoff (Erzeugung aus erneuerbaren 
Energien, Transport). 

3.4.3.12 Verkehr automatisieren, vernetzen, verflüssigen, innovative Mobilitäts-

formen ermöglichen (Handlungsfeld „Digitalisierung“) 

Im Bündel enthal-
tene Maßnahmen 

 Schnelle Mobilfunknetze und Breitband, 

 praxisnahe Anwendungen erproben, 

 digitale Interaktionen stärken, 

 rechtliche Grundlagen moderner Mobilität schaffen. 

Kurzbeschreibung Die Digitalisierung kann existierende verkehrliche Routinen 
wie z. B. Verkehrsfluss und Parkraummanagement durch Au-
tomatisierung, Vernetzung und Künstliche Intelligenz deutlich 
verbessern.  

Die Digitalisierung kann auch ganz neue Möglichkeiten 
schaffen: beispielsweise ermöglichen digitale Dienste mit 
nutzerfreundlichen, App-basierten Bedienkonzepten verein-
fachte Sharing-Angebote sowohl für PKW, als auch für Fahr-
räder, Elektroroller und E-Scooter und erlauben eine Integra-
tion von ÖPNV-Angeboten. Ferner ermöglicht die digitale 
Vernetzung ein Pooling von Fahrten und die Wahl einer für 
eine individuelle Fahrt geeigneten Fahrzeuggröße.  

Eine Anpassung des Personenbeförderungsgesetzes wird 
die Voraussetzungen für neue digitale Mobilitätsdienste 
schaffen. Die Bundesregierung wird die praxisnahe Erpro-
bung von Automatisierung, Vernetzung und dem Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz für nachhaltige Mobilität auf digitalen 
Testfeldern und Demonstrationsvorhaben fortsetzen und in-
tensivieren. Der Ausbau der schnellen Breitband- und Mobil-
funknetze wird weiter unterstützt.  

Mit Blick auf sich abzeichnende Anwendungsszenarien digi-
taler Mobilität gilt es auch Recheninfrastruktur verstärkt als 
integralen Bestandteil digitaler Netze für die Gigabitgesell-
schaft zu betrachten. 
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Zudem wirken digitale Arbeitsmodelle (zum Beispiel ver-
stärkte Nutzung von Homeoffice und Videokonferenzen) da-
rauf hin, Fahrten zu vermeiden.  

Eine Etablierung von Experimentierklauseln und die Anpas-
sung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) schaffen 
die Voraussetzung für starke Vernetzung, Automatisierung 
und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für nachhaltige 
Mobilität.  

Zeitraum der Um-
setzung 

2020-2030 

Beteiligte BMVI, Wirtschaft, Wissenschaft, Anwender, Kommunen, 
Bundesländer 

Weitere Folgen Es können sich positive Folgen für die Anbieter digitaler Lö-
sungen für den Verkehr und für die Nutzung des städtischen 
Raums einstellen. 

Folgenabschätzung Hinweise zu Beschäftigungseffekten für das Klimaschutzpro-
gramm sind aus den noch ausstehenden Ergebnissen der 
Arbeitsgruppe 4 („Sicherung des Mobilitäts- und Produktions-
standortes, Batteriezellproduktion, Rohstoffe und Recycling, 
Bildung und Qualifizierung“) der Nationalen Plattform Zukunft 
der Mobilität zu erwarten, die im Herbst 2019 einen ersten 
Bericht vorlegen wird. Weitere Hinweise werden sich aus den 
derzeit noch laufenden Arbeiten im Rahmen der Konzertier-
ten Aktion Mobilität ergeben. 

Wechselwirkungen Es bestehen jeweils Wechselwirkungen mit den verkehrli-
chen Bereichen, die durch die digitale Anwendung betroffen 
sind sowie mit der Energiewirtschaft in dem Umfang, wie ein 
zusätzlicher Bedarf an Stromerzeugung entsteht.  

3.4.3.13 Steuerliche Förderung der Elektromobilität (Jahressteuergesetz 2019) 

Kurzbeschreibung 
Dienstwagenbesteuerung – Verlängerung der geltenden 

Sonderregelung für Elektrofahrzeuge: 

Wird ein Dienstwagen auch privat genutzt, wird dieser Vorteil 
grundsätzlich mit 1 Prozent des inländischen Listenpreises 
versteuert (sog. Listenpreismethode). Im letzten Jahr wurde 
für Elektro- und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge 
diese Bemessungsgrundlage halbiert. Bisher ist diese Maß-
nahme für Fahrzeuge, die bis zum 31. Dezember 2021 ange-
schafft werden, befristet.  

Zur Schaffung eines langfristigen, rechtssicheren Planungs-
rahmens für den Markthochlauf der Elektromobilität soll diese 
Sonderregelung bis zum 31. Dezember 2030 verlängert wer-
den (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 3 und 4 und Satz 3 Nr. 3 und 
4 EStG). Um die angemessene Berücksichtigung der um-
weltpolitischen Ziele der Bunderegierung mit längerfristiger 



 

84 

Wirkung sicherzustellen, sollen die technischen Anforderun-
gen der Sonderregelung in zwei Stufen verschärft werden: 

Vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2024 soll eine Minde-
streichweite (unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen 
Antriebsmaschine) von 60 km gelten. 

Vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2030 soll eine Minde-
streichweite (unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen 
Antriebsmaschine) von 80 km gelten. 

Der maximale CO2-Ausstoß von 50 g / km soll für den ge-
samten Zeitraum unverändert bestehen. 

Sonderabschreibungen für Elektrolieferfahrzeuge (KoaV 

3539): 

Für die Anschaffung neuer, rein elektrisch betriebener Liefer-
fahrzeuge der Fahrzeugklassen N1 und N2 mit einer zulässi-
gen Gesamtmasse von maximal 7,5 Tonnen soll im Zeitraum 
von 2020 bis Ende 2030 eine Sonderabschreibungsmöglich-
keit geschaffen werden (§ 7c EStG). Die Sonderabschrei-
bung soll einmalig - im Jahr der Anschaffung - 50 Prozent der 
Anschaffungskosten betragen und neben der regulären linea-
ren Absetzung für Abnutzung in Anspruch genommen wer-
den können.  

Für die Inanspruchnahme einer Sonderabschreibung ist es 
erforderlich, dass das Elektrolieferfahrzeug der Erzielung von 
Einkünften dient und zum Anlagevermögen gehört. 

Erleichterungen bei der Gewerbesteuer bei Miete und Lea-

sing von Elektrofahrzeugen: 

Gewerbesteuerlich erhöhen u. a. Miet- und Leasingaufwen-
dungen für bewegliche Wirtschaftsgüter des Unternehmens 
dessen gewerbesteuerliche Bemessungsgrundlage. Zu be-
rücksichtigen sind hierbei 20 Prozent der Aufwendungen.  

Es ist vorgesehen, Miet- und Leasingaufwendungen für 
Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahr-
zeuge, die bestimmte Schadstoffausstoß- oder Reichweiten-
kriterien erfüllen, und für angemietete Fahrräder, die keine 
Kraftfahrzeuge sind, nur zu 10 Prozent zu berücksichtigen (§ 
8 Nr. 1 Buchstabe d GewStG). Die Maßnahme ist bis 2030 
befristet. 

Verlängerung der Steuerbefreiung für Ladestrom und der 

Pauschalbesteuerung für die Übereignung einer Ladevorrich-

tung: 

Vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische Aufla-
den eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs im 
Betrieb des Arbeitgebers oder eines verbundenen Unterneh-
mens und für die zeitweise zur privaten Nutzung überlassene 
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betriebliche Ladevorrichtung sind nach § 3 Nr. 46 EStG steu-
erfrei. Die Steuerbefreiung ist bis zum 31. Dezember 2020 
befristetet. 

Der Arbeitgeber hat auch die Möglichkeit, die Lohnsteuer für 
die o.g. geldwerten Vorteile pauschal mit 25 Prozent zu erhe-
ben (§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 EStG). Auch die Pauschalbe-
steuerung ist bis zum 31. Dezember 2020 befristetet. 

Zur weiteren Förderung der Elektromobilität sollen beide 
Maßnahmen bis zum 31. Dezember 2030 verlängert werden. 

Steuerbefreites Job-Ticket und Einführung einer Pauschalbe-

steuerung für Job-Tickets: 

Nach § 3 Nr. 15 EStG sind zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gewährte Arbeitgeberleistungen zu den 
Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Fahrten mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte ab 2019 steuerfrei (z. B. Job-Ti-
cket). Die steuerfrei erhaltenen Leistungen sind auf die Ent-
fernungspauschale anzurechnen; der Werbungskostenabzug 
wird entsprechend reduziert. Die Regelung gilt unbefristet. 

Durch Einführung einer neuen Pauschalbesteuerungsmög-
lichkeit mit 25 Prozent bei gleichzeitigem Verzicht auf die 
Minderung der als Werbungskosten abziehbaren Entfer-
nungspauschale beim Arbeitnehmer soll die Akzeptanz von 
„Job-Tickets“ bei solchen Arbeitnehmern erhöht werden, die 
öffentliche Verkehrsmittel gar nicht oder nur sehr einge-
schränkt nutzen können (§ 40 Abs. 2 Satz 2 bis 4 EStG). Sie 
gilt auch für die in § 3 Nr. 15 EStG genannten Bezüge, die 
nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn (son-
dern mittels Gehaltsumwandlung) erbracht werden und des-
halb die Voraussetzungen für die Steuerfreistellung nicht er-
füllen. Die Regelung gilt unbefristet. 

Verlängerung der Steuerbefreiung für die Überlassung eines 

betrieblichen Fahrrads oder Elektrofahrrads an den Arbeit-

nehmer: 

Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Dienstfahr-
rad unentgeltlich oder verbilligt, wird der geldwerte Vorteil 
aus der privaten Nutzung ab 2019 steuerfrei gestellt (§ 3 Nr. 
37 EStG). Voraussetzung ist, dass die Fahrradüberlassung 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgt. Da-
mit soll honoriert werden, dass der Arbeitgeber eine echte 
Zusatzleistung erbringt und nicht im Gegenzug das Brutto-
gehalt des Arbeitnehmers absenkt. Der steuerfreie geldwerte 
Vorteil ist nicht auf die Entfernungspauschale anzurechnen; 
der Werbungskostenabzug bleibt.  

Die bislang bis zum 31. Dezember 2021 befristete Maß-
nahme soll bis zum 31. Dezember 2030 verlängert werden.  
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Verlängerung der Steuerbefreiung für die private Nutzung ei-
nes betrieblichen Fahrrads oder Elektrofahrrads: 

Nutzt der Betriebsinhaber ein betriebliches Fahrrad für pri-
vate Zwecke, bleibt dies bei der Gewinnermittlung unberück-
sichtigt (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 6 EStG). Der Vorteil muss nicht 
versteuert werden. 

Die bislang bis zum 31. Dezember 2021 befristete Maß-
nahme soll bis zum 31. Dezember 2030 verlängert werden. 

Zeitraum der Um-
setzung 

siehe Beschreibung der Maßnahme 

Beteiligte Federführung: BMF; Arbeitgeber, Arbeitnehmer 

Folgenabschätzung  Steuermindereinnahmen der vorgenannten Maßnah-

men in Höhe von 325 Mio. Euro in der vollen Jahres-

wirkung, 

 Schadstoffemissionen aus dem Straßenverkehr wer-

den an der Quelle reduziert, 

 maßgebliche Reduzierung der CO2—Emissionen 

durch den Straßenverkehr, 

 Luftreinhaltung und insbesondere Verbesserung der 

Luftqualität in den Städten, 

 wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Umweltverträg-

lichkeit des Personen – und Güterverkehrs. 

3.4.4 Industrie 

Beschreibung des Sektors 

Nach der Definition des Klimaschutzplans 2050 sind der Industrie alle THG-Emissio-
nen aus den CRF-Sektoren 1.A.2 (Energie / Verbrennung von Brennstoffen / Verar-
beitendes Gewerbe) und 2 (Industrieprozesse) zuzuordnen.  

Hinzuweisen ist, dass in der Bilanzierung der THG-Emissionen der Industrie auch die 
Emissionen aus Industriekraftwerken (in CRF18-Sektor 1.A.2.g enthalten) und die des 
bauwirtschaftlichen Verkehrs (CRF-Sektor 1.A.2.g vii) enthalten sind. Im CRF-Sektor 
2 werden zudem nicht nur die bei industriellen Prozessen anfallenden Prozessemis-
sionen, sondern auch solche, die sich aus verschiedenen Produktverwendungen (z. 
B. von F-Gasen in Klima- und Kälteanlagen) zusammengefasst. 

Mit dieser Zuordnung lagen die THG-Emissionen des Industriesektors gemäß Klima-
schutzbericht 2018 bei gut 188 Mio. t CO2-Äq. im Jahr 2016. An den gesamten deut-
schen THG-Emissionen hatte die Industrie demnach einen Anteil von rund 20 Pro-
zent. Erste Schätzungen zeigen, dass diese im Jahr 2017 leicht auf 193 Mio. t ange-
stiegen sein dürften. 

                                            
18 CRF = Common Reporting Framework 
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Innerhalb des Industriesektors stellen die Eisen- und Stahlindustrie (WZ19-Klasse 
C24.1-3), die Zementindustrie (WZ-Klasse C23.2-9) sowie die Chemieindustrie (WZ-
Klasse C20) die bedeutendsten THG-Emittenten dar. 

Emissionsentwicklung inkl. Annahmen und Bedingungen für Referenzentwicklung 

Die Entwicklung der industriellen THG-Emissionen wird von verschiedenen Faktoren 
beeinflusst. Maßgeblich sind die von den in der Industrie eingesetzten Brenn- und 
Rohstoffen, der Produktionsverfahren und deren Effizienz abhängig. Zudem ist das 
Aktivitätsniveau bzw. die Produktionsmenge selbst ein hierauf wirkender wesentlicher 
Faktor. Dem – bei vorhandener Abhängigkeit – emissionssteigernden Effekt eines 
positiven Wirtschaftswachstums steht der allgemein beobachtete technische Fort-
schritt gegenüber, wodurch sich gleiche Produktionsmengen im Zeitablauf mit gerin-
gerem Energie- oder Rohstoffeinsatz bzw. geringeren THG-Emissionen erzeugen 
lassen (Steigerung der Energieproduktivität). Die Bandbreite der in der Industrie ein-
gesetzten Energieträger reicht von emissionsintensiven Brennstoffen wie Kohle oder 
Öl über emissionsärmere wie Erdgas bis hin zu Energieträgern wie Strom oder Bio-
masse. deren Emissionen in anderen Sektoren berücksichtigt werden bzw. bei er-
neuerbaren Energien gar nicht erst entstehen. In der Modellierung eines Szenarios, 
das eine voraussichtliche Entwicklung ohne zusätzliche Maßnahmen beschreibt (Re-
ferenzszenario) werden diese Faktoren folgendermaßen berücksichtigt: 

 Das Wachstum der Produktionsmengen in den einzelnen Branchen wird ana-

log zum Referenzszenario des Nationalen Energie- und Klimaplans (NECP) 

gewählt. 

 Der technische Fortschritt wird branchenspezifisch über die Stellgrößen der 

Brennstoff- und Stromintensität berücksichtigt. Die beiden Größen in der Ein-

heit (TJ / t Produkt) werden gemäß der in der Vergangenheit beobachteten 

Trends fortgeschrieben (Analyse von Daten des Statistischen Bundesamtes 

im Zeitraum 2009 – 2016). 

 Für die Entwicklung des Energieträgermixes wird ebenfalls eine branchenspe-

zifische Trendfortschreibung gewählt. 

Über diese Faktoren hinaus sind im Referenzszenario die unten genannten „So-
wieso“-Maßnahmen (Maßnahmen des Referenzszenarios) mit ihrer Wirkung abgebil-
det. Für die Quantifizierung der Wirkung wird auf die im Projektionsbericht 2019 an-
gegebenen Strom-, Brennstoff- und Emissionseinsparungen zurückgegriffen. Bezüg-
lich der Stromeinsparungen, für die im Projektionsbericht 2019 keine zugehörige 
Emissionsreduktion angegeben ist, wird angenommen, dass sich die Stromeinspa-
rungen anteilig auch auf die Stromeigenerzeugung in Industriekraftwerken auswirken 
– konkret zu 22 Prozent gemäß dem Anteil der industriellen Stromeigenversorgung 
aus Industriekraftwerken. Diesem Ansatz entsprechend führt die exemplarische Ein-
sparung von 1 GWh Strom zu einer um 220 MWh reduzierten Stromerzeugung in In-
dustriekraftwerken und der damit verbundenen Einsparung von Brennstoffen und 
THG-Emissionen. In der Projektion enthaltene „Sowieso“-Maßnahmen 

                                            
19 WZ = Wirtschaftszweig 
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Die Projektion (d. h. das oben beschriebene Referenzszenario) berücksichtigt alle im 
Mit-Maßnahmen-Szenario (MMS) des Projektionsberichtes 2019 enthaltenen Maß-
nahmen, wodurch alle bis zum Stichtag 31.08.2018 implementierten oder verabschie-
deten politischen Maßnahmen erfasst sind. In Bezug auf die Einsparung von Strom, 
Brennstoffen und verbrennungsbedingten THG-Emissionen sind dies folgende: 

 Emissionshandel, 

 ökologische Steuerreform, 

 Spitzenausgleich, 

 EEG-Umlage, 

 Besondere Ausgleichsregelung (BesAR), 

 Energieberatung Mittelstand, 

 Mindeststandards I, 

 Förderung Querschnittstechniken, 

 500 Effizienznetzwerke, 

 Wettbewerbliche Ausschreibung Energieeffizienz (Step up), 

 Pilotprogramm Einsparzähler, 

 gesetzliches Energieaudit Nicht-KMU, 

 Richtlinie Abwärmevermeidung und –nutzung, 

 KfW-Effizienzprogramm. 

In Bezug auf prozessbedingte THG-Emissionen betrifft der gewählte Ansatz die fol-
genden Maßnahmen: 

 Berücksichtigung von CO2-Emissionen aus der Ammoniakproduktion im EU-

Emissionshandel,  

 Berücksichtigung von N2O-Emissionen aus der Adipinsäure-, Salpetersäure-, 

Glyoxal- und Glyoxylsäureproduktion im EU-Emissionshandel,  

 Beschränkung von HFKW in PKW-Klimaanlagen gemäß EU MAC-Richtlinie 

2006/40/EG,  

 HFKW-Phase-Down nach EU F-Gas Verordnung 517/2014 (inkl. Chemikalien-

Klimaschutz-Verordnung & NKI-Förderung),  

 Berücksichtigung von FKW aus Primär-Aluminium im EU-Emissionshandel,  

 SF6-Verbote gemäß EU F-Gas Verordnung 517/2014 inkl. Vorgänger-Verord-

nung 842/2006). 

Beschlüsse seit 31.8.2018, die Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen des 

Sektors haben werden 

Über die in diesem Kapitel berücksichtigten Maßnahmen hinaus sind keine Be-
schlüsse ersichtlich, die bei der Abschätzung der Entwicklung der Treibhausgasemis-
sionen des Industriesektors gesondert zu berücksichtigen wären (das mit vorläufig 
geschätzten 196 Mio. t CO2-Äq. im Jahr 2018 etwas höhere Emissionsniveau wurde 
in der Referenz berücksichtigt). 
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Herausforderung und Ziel 

Im Klimaschutzplan 2050 hat die Bundesregierung für den Industriesektor für die 
THG-Emissionen einen Zielwert von 140 – 143 Mio. t CO2-Äq. im Jahr 2030 be-
schlossen. Ausgehend von den für 2018 vorläufig geschätzten 196 Mio. t CO2-Äq. 
bedeutet das eine Verringerung um 50 – 53 Mio. t CO2-Äq. bzw. rund 27 Prozent. 

Bei der Betrachtung der Transformationspfade im Industriesektor bis zum Jahr 2030 
sind der Umbau des Energiesystems und die Rolle der Sektorenkopplung wichtig. 
Der Kompass der Energiewende – eine Reduzierung des Energiebedarfs, die mög-
lichst direkte Nutzung erneuerbarer Energien und die Nutzung von Strom aus EE-
Quellen – gilt natürlich auch für die Industrie.  

Für die Abschätzung der Industrieemissionen bei Fortschreibung der aktuellen Ent-
wicklung (siehe Referenzszenario) und der daraus resultierenden „Handlungslücke“ 
zur Sektorzielerreichung 2030 in der Industrie sind drei Gutachten maßgeblich. Das 
BMWi-Gutachten zur Erstellung des Maßnahmenprogramms für die Industrie bezif-
fert die Differenz zwischen der Referenzentwicklung und dem Sektorziel für 2030 mit 
10 bis 13 Mio. t CO2-Äq. Der vom BMU in Auftrag gegebene Projektionsbericht 2019 
kalkuliert für diese Differenz mit 9,5 bis 12,5 Mio. t CO2-Äq. Die Varianz der Ergeb-
nisse erklärt sich u. a. durch unterschiedliche Annahmen bzgl. der Industrieproduk-
tion und dem technischen Fortschritt. 

Um die Klimaschutzziele im Industriesektor bis 2030 zu erreichen, sind die zusätzli-
chen folgenden Maßnahmen relevant:  

 Die Bundesregierung wird im Einzelfall prüfen, inwieweit die bestehenden 

Energiesteuerbegünstigungen für fossile Energieträger stärker an den klima-

politischen Zielen der Bundesregierung ausgerichtet werden können. 

 Einführung eines Mindestpreises im EU Emissionshandel: In einem ersten 

Schritt soll der bestehende europäische Emissionshandel (für Energie und In-

dustrie) um einen moderaten europäischen Mindestpreis ergänzt werden. Der 

Mindestpreis sorgt dafür, dass auch bei geringerer Nachfrage der Zertifikate-

preis nicht mehr beliebig sinkt. Damit schaffen wir Planungssicherheit für 

Klimainvestitionen in den ETS-Sektoren. In einem zweiten Schritt werden wir 

in Allianz mit weiteren willigen Mitgliedstaaten perspektivisch darauf hinwirken, 

die Non-ETS-Sektoren in den ETS zu integrieren.  

Für die Emissionsminderung im Industriesektor sind folgende Technologien entschei-
dend:  

 Ausweitung und Steigerung der Energieeffizienz Insbesondere der Einsatz 

effizientester Querschnittstechnologien (beste verfügbare Technologien, bei-

spielsweise in den Bereichen Antriebe, Pumpen, Druckluftanlagen, Ventilato-

ren, Kompressoren, Beleuchtung) stellen auch künftig ein erhebliches Effizi-

enzpotenzial dar. 

 Abwärmenutzung: Die hohen CO2-Minderungspotenziale durch Nutzung in-

dustrieller Abwärme müssen weiter erschlossen werden. Die stark zuneh-

mende Nachfrage von Industrieunternehmen nach den dazu bereit gestellten 

Fördermitteln zeigt, dass bereits wirksame Anreize bestehen, die konsequent 
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weiterentwickelt werden sollten. Abwärme aus Industrieunternehmen sollte 

insbesondere einen wesentlichen Beitrag zur klimafreundlichen Versorgung 

durch kommunale Fernwärmenetze leisten. 

 Energieträgersubstitution: Dem Ersatz von emissionsintensiven Energieträ-

gern in Verbindung mit der stets gebotenen Energieeffizienz durch erneuer-

bare und emissionsärmere Brennstoffe (Biomasse, Biogas und z. B. Erdgas 

oder Wasserstoff auf erneuerbarer Basis) kommt in der Industrie eine beson-

dere Bedeutung zu, da die Emissionen einiger industrieller Tätigkeiten sich auf 

Basis der bislang verfügbaren Technologien und Verfahren nicht oder nur mit 

wirtschaftlich nicht vertretbarem Aufwand klimaneutral gestalten lassen. 

 Verfahrensumstellungen / Prozesssubstitutionen: Verfahrensumstellungen 

und Sprunginnovationen werden nötig sein, um die prozessbedingten Emissio-

nen einiger Industriebranchen zu reduzieren. So ist beispielsweise die Direkt-

reduktion mit Wasserstoff vielversprechend, um die Emissionen in der Stahlin-

dustrie zu reduzieren – auch wenn hier noch viele Fragen der technischen 

Machbarkeit und der Wirtschaftlichkeit (u. a. hoher Strombedarf) offen sind. 

Neuartige Bindemittel oder kalzinierte Tone könnten in der Zementindustrie 

die emissionsintensive Produktion von Zementklinker ersetzen. 

 Ausweitung und Steigerung der Materialeffizienz / Materialsubstitution: 

Besonders in Branchen mit hohen prozessbedingten Emissionen wie der che-

mischen Industrie, der Stahl- und Nichteisenmetallerzeugung sowie der Ze-

mentindustrie wird Materialeffizienz künftig eine noch bedeutendere Rolle 

spielen. 

 Flexibilisierung der Energienachfrage (mit Perspektive auch für 

Power-to-X): Um die Energieversorgung in der Zukunft klimaneutral gestalten 

zu können, wird sich die Energienachfrage stärker nach dem Angebot, vor al-

lem von Wind- und Sonnenenergie, richten müssen. Power-to-X stellt eine ad-

ditive Lösung für das Problem dar für den Fall, dass die effizientere Direktver-

wendung von Strom nicht möglich ist. Eine Flexibilisierung des industriellen 

Energieverbrauchs ist daher von großer Bedeutung für die Energiewende ins-

gesamt und für die Erreichung der Klimaschutzziele in der Industrie. 

 Für Emissionen aus Industrieprozessen, die nicht anderweitig vermieden wer-

den können, kann die Speicherung und Nutzung von CO2 auf dem Weg zur 

Treibhausgasneutralität 2050 eine Lösung bieten. Die Bundesregierung wird 

die Forschung und Entwicklung zu dieser Technologie fördern. Um die Bedeu-

tung der Technologie in der Gesamtschau der Klimatechnologien sowie ihre 

Akzeptanz zu klären, wird die Bundesregierung einen Dialogprozess mit rele-

vanten Stakeholdern einleiten. Zur direkten Vermeidung von Emissionen aus 

Industrieprozessen soll die Entwicklung von neuen Technologien und Prozes-

sen gefördert werden. Diese Initiative richtet sich an die gesamte deutsche 

Grundstoffindustrie. 

Zusammenfassend wird eine wesentliche Herausforderung für den Klimaschutz im In-

dustriesektor die weitere Entkopplung von Wirtschaftswachstum auf der einen Seite 
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und THG-Emissionen auf der anderen Seite sein. Dafür sind – auch im Hinblick auf o. 

g. Transformationspfade – noch erhebliche Aktivitäten im Bereich Forschung und In-

novation erforderlich (vgl. auch Kap. 3.5.3). Innerhalb der Transformationspfade hängt 

der Einsatz neuer CO2-armer Verfahren neben der technischen Verfügbarkeit von de-

ren Wirtschaftlichkeit ab. Um einer etwaigen Verlagerung von Treibhausgasemissio-

nen (Carbon-Leakage-Problematik) entgegenzuwirken, muss eine nachhaltige und in 

die Zukunft gerichtete Strukturentwicklung für einen wettbewerbsfähigen Wirtschafts-

standort Deutschland auf den Weg gebracht werden.  

Die bestehenden Beihilfeleitlinien für die Strompreiskompensation im EU-Emissions-

handel sind für die Abrechnungsjahre 2013 – 2020 gültig. Der entsprechende Erlass 

der EU-Kommission für die Handelsperiode 2021-2030 wird für 2020 erwartet. Aus 

Sicht der Bundesregierung müssen insgesamt günstige Rahmenbedingungen für In-

vestitionen einschließlich der Strompreise gerade in den energieintensiven Industrien 

geschaffen werden, einschließlich von Entlastungsregeln bei klima- und energiepoliti-

schen Abgaben und Umlagen sowie durch die Bereitstellung von bezahlbarer und 

möglichst erneuerbarer Energien.  

Die im folgenden dargestellten Förderprogramme werden stärker auf Unternehmen 
im Effort-Sharing-Bereich fokussiert, weil hier die Emissionen gestiegen sind. Wir su-
chen nach einem Weg, das Energieeffizienzgebot zu konkretisieren.  

Die Herausforderungen des Klimaschutzes und der Dekarbonisierung der Industrie 
eröffnen dem Wirtschaftsstandort Deutschland unter Beachtung der vorgenannten 
Rahmenbedingungen vielfältige Chancen etwa beim Export entsprechender hier ent-
wickelter Technologien und der damit verbundenen Wertschöpfung und Auswirkun-
gen auf den Arbeitsmarkt. 

Innovationspakt Klimaschutz in der Industrie 

Vor diesem Hintergrund wird mit einem neuen „Innovationspakt Klimaschutz“ im 
Rahmen der Industriestrategie das Ziel verfolgt, gemeinsam mit der Industrie und der 
Wissenschaft weitere Lösungsansätze für THG-Reduktionsmöglichkeiten in der 
Industrie zu entwickeln und umzusetzen. Dieses Ziel soll durch zusätzliche 
Fördermaßnahmen flankiert werden (siehe u. a. auch Maßnahmenbeschreibungen 
und entsprechende Maßnahmen in Kapitel 3.5.3„Forschung und Innovation“). Im 
Zusammenspiel mit anderen europäischen und nationalen Instrumenten sollen 
innovative Technologien, Maßnahmen und Systemansätze unterstützt werden, die 
den THG-Ausstoß in der Industrie und ggf. auch anderen Sektoren mindern und den 
branchenübergreifenden Technologietransfer befördern. Dabei werden nicht nur 
Sprunginnovationen gefördert, sondern auch solche, die eine schrittweise Reduktion 
verfolgen. Ziel ist es ferner, dass die deutsche Industrie mittels innovativer 
Klimaschutz-Technologien neue Exportmärkte erschließt und hierdurch auch zum 
Technologietransfer und internationalen Klimaschutz beiträgt. Der Innovationspakt 
Klimaschutz verfolgt eine ganzheitliche Umsetzungsstrategie aus fördern und 
fordern, die neben der Förderung von Forschung und Innovationen,der 
Markteinführung und Verbreitung von neuen Technologien sowie ggf. die 
Bereitstellung der erforderlichen Infrastrukturen auch flankierende regulatorische 
Maßnahmen umfassen kann. Der Innovationspakt Klimaschutz soll daher durch 
einen „Marktrahmen“ für innovative Technologien flankiert werden. Dabei sollen unter 
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anderem auch wettbewerbliche Ausschreibungen genutzt und innovative 
Finanzierungsinstrumente wie sog. Differenzverträge („Carbon Contracts“) erprobt 
werden, um die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit von neuen Technologien 
zu verbessern sowie neue Märkte und Absatzmöglichkeiten für „grüne“ Produkte zu 
schaffen. Beispielhaft dafür stehen die Einführung von Kriterien für den Einsatz von 
treibhausgasneutralen Baustoffen (insbesondere Zement und Stahl) bei Bau- und 
Sanierungsvorhaben der öffentlichen Hand. Dies würde Sektorübergreifend zu 
Anreizen für den Klimaschutz in der Industrie führen. Erforderlich sind zudem 
Maßnahmen der Fachkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, des branchen- und 
materialübergreifenden Wissens- und Technologietransfers sowie Studien und 
begleitende Maßnahmen zum Klimaschutz in der Industrie. 

Wer sind die handelnden Personen, wen erreichen die einzelnen Maßnahmen? 

 Maßnahme Adressaten 

3.4.4.1 Investitionsprogramm Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft, kommunale Unterneh-
men als auch Contractoren, die Effi-
zienzmaßnahmen bei den Unter-
nehmen durchführen 

3.4.4.2 Wettbewerbliche Ausschrei-
bung 

Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft, kommunale Unterneh-
men als auch Contractoren, die Effi-
zienzmaßnahmen bei den Unter-
nehmen durchführen  

3.4.4.3 Ressourceneffizienz und -
substitution 

Industrie und Gewerbe sowie Bera-
ter 

3.4.4.4 Neue Konstruktionstechni-
ken und Werkstoffe für eine 
emissionsarme Industrie 

Grundstoffindustrie und energiein-
tensive Industrien 

3.4.4.5 Energieaudit / EMS 

 

Unternehmen, die nach dem EDL-G 
ein Energieaudit nach DIN EN 
16247 durchführen müssen bzw. ein 
Energiemanagementsystem nach 
DIN EN ISO 50001 bzw. EMAS ein-
geführt haben und somit kein Ener-
gieaudit durchführen müssen. 

3.4.4.6 Öko-Design Produzierendes Gewerbe 

3.4.4.7 EU-ETS-Innovationsfonds Energieintensive Industrien (großvo-
lumige innovative Technologien) 



 

93 

 Maßnahme Adressaten 

3.4.4.8 Dekarbonisierungspro-
gramm 

Energieintensive Industrien (insbe-
sondere Unternehmen in denen An-
lagen mit hohen Prozessemissionen 
zum Einsatz kommen) sowie  For-
schungseinrichtungen und Universi-
täten 

3.4.4.9 Programm CO2-Vermeidung 
und -Nutzung in Grundstoff-
industrien 

Grundstoffindustrie  

3.4.4.10 Automobilindustrie: Industri-
elle Fertigung für mobile und 
stationäre Energiespeicher 
(Batteriezellfertigung 

DEU mittelständische Unternehmen, 
die an der Batteriezellproduktion be-
teiligt sind sowie europäische Unter-
nehmen, die in DEU Batterien ferti-
gen wollen. 

Tabelle 3: Übersicht zu handelnden Personen im Sektor Industrie 

3.4.4.1 Investitionsprogramm – Energieeffizienz und Prozesswärme aus erneuerba-

ren Energien in der Wirtschaft 

Kurzbeschreibung Fiskalische Maßnahme: Bisher bestand eine breit gefä-
cherte Förderlandschaft im Bereich der Energieeffizienz. 
Das Investitionsprogramm bündelt fünf bisher bestehende 
Förderprogramme (hocheffiziente Querschnittstechnologien, 
klimaschonende Produktionsprozesse, Abwärmevermei-
dung und -nutzung, Energiemanagementsysteme und er-
neuerbarer Prozesswärme) und entwickelt sie weiter. Ein 
sog. „One-Stop-Shop“ soll Aufwand für die Unternehmen mi-
nimieren und gleichzeitig die Effektivität der Förderung stei-
gern. Es werden insbesondere Investitionen in Maßnahmen 
gefördert, die auf komplexere und stärker auf eine systemi-
sche energiebezogene Optimierung der Produktionspro-
zesse ausgerichtet sind. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2019 – 2030 

Beteiligte BMWi 
Verwaltende Behörden (BAFA, KfW) 
Unternehmen 

Weitere Folgen  Neben den zu erwartenden Effizienzsteigerungen können 
die geförderten Modernisierungen und Optimierungen auch 
die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen steigern und ha-
ben so zusätzlich positive wirtschaftliche Auswirkungen. Di-
rekte soziale Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

Folgenabschätzung Liegt vor 

Wechselwirkungen Es bestehen Wechselwirkungen mit folgenden Maßnahmen: 
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 Energieberatung im Mittelstand; 

 Beschleunigte Umsetzung von Maßnahmen aus dem 

Energieaudit und dem EMS; 

 Energieeffizienznetzwerke. 

Das Investitionsprogramm bietet die Möglichkeit, die bei die-
sen Förderprogrammen identifizierten Maßnahmen umzu-
setzen. Weiterhin bestehen Wechselwirkungen mit den wett-
bewerblichen Ausschreibungen. Allerdings werden durch die 
Ausschreibungen andere, teils risikofreudigere Akteure an-
gesprochen und adressieren ambitioniertere, komplexere 
Projekte mit einem ggf. höheren Förderbedarf. 

Zudem ist von Wechselwirkungen mit einer übergreifenden 
CO2-Bepreisung auszugehen. 

3.4.4.2 Wettbewerbliche Ausschreibungen für Energieeffizienz: Förderprogramm 

Kurzbeschreibung Fiskalische Maßnahme: Die Maßnahme ist ein Förderpro-
gramm, das sich dadurch auszeichnet, dass die Verteilung 
der Fördermittel wettbewerblich ermittelt wird. Basierend auf 
den Erfahrungen des Ausschreibungspiloten zur Stromeffizi-
enz wird die wettbewerbliche Vergabe von Fördermitteln im 
Rahmen des Programms weitergeführt und auf den Bereich 
Wärme ausgeweitet.  

In Abgrenzung zur klassischen Zuschussförderung adres-
siert das Programm ambitioniertere, komplexere Projekte 
mit einem ggf. höheren Förderbedarf. 

Analog zum Investitionsprogramm soll ein sog. „One-Stop-
Shop“, perspektivisch ausgestaltet als Online-Portal, den 
Aufwand für die Unternehmen minimieren. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2019 – 2030 

Beteiligte BMWi 
Projektträger (VDI / VDE-IT) 
Unternehmen 

Weitere Folgen  Neben den zu erwartenden Effizienzsteigerungen können 
die geförderten Modernisierungen und Optimierungen auch 
die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen steigern und ha-
ben so zusätzlich positive wirtschaftliche Auswirkungen. Di-
rekte soziale Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

Folgenabschätzung Liegt vor 

Wechselwirkungen Überschneidungseffekte treten bei dieser Maßnahme nicht 
auf. Es muss auf Basis von Unternehmensbefragungen al-
lerdings mit Mitnahmeeffekten von 20 Prozent gerechnet 
werden. 
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3.4.4.3 Ressourceneffizienz und -substitution 

Kurzbeschreibung Fiskalische Maßnahme: Es handelt sich nur teilweise um 
eine neue Maßnahme. Sie baut auf den im Deutschen Res-
sourceneffizienzprogramm genannten Handlungsansätzen 
auf. Ziel einer erhöhten Ressourceneffizienz und -substitu-
tion ist es, das Prinzip der Kreislauf- bzw. Stromstoffwirt-
schaft in Produktionsprozessen zu verankern und so bislang 
nicht ausgeschöpfte Emissionsminderungspotenziale zu er-
schließen. Drei zentrale Bereiche sind: 

i. Beratung und Information: Unternehmen sollen zusätzlich 
zum Thema Energieeffizienz Informations- und Beratungs-
angebote zur Entwicklung und Erschließung von Innovatio-
nen mit dem Fokus Ressourceneffizienz und -substitution 
erhalten. Die Beratung sollte auf die bereits vorhandenen 
Angebote des Zentrums für Ressourceneffizienz (ZRE) auf-
bauen und soweit möglich mit einer Beratung im Bereich 
Energieeffizienz verknüpft werden. Der Schwerpunkt der un-
ternehmensspezifischen Beratung sollte wie bei den über-
greifenden Beratungsmaßnahmen des ZRE bei KMU liegen, 
da KMU oft weder zeitliche noch personelle Kapazitäten zur 
Überprüfung der Ressourceneffizienz im eigenen Unterneh-
men haben. Die Nutzung von Umweltmanagementsystemen 
soll verstärkt werden (ProgRess II). In Energieaudits werden 
bislang nur Energieverbräuche gemessen, hier könnte ge-
mäß dem Vorschlag in ProgRess II ein explizites Ressour-
ceneffizienzaudit integriert werden.  

ii. Förderung: Finanzielle Mittel sind notwendig, damit Unter-
nehmen vor allem umfassendere investive Maßnahmen um-
setzen können, um Ressourceneffizienz innerhalb und ent-
lang der Wertschöpfungsketten durch Digitalisierung und In-
dustrie 4.0 erfolgreich zu integrieren und zu steigern. Denk-
bar sind ferner der verstärkte Einsatz CO2-neutraler Roh-
stoffe sowie der erhöhte Einsatz von Sekundärmaterial. 

Hierbei sind KMU besonders zu berücksichtigen, da Investi-
tionskosten KMU im Vergleich zu größeren Unternehmen 
wirtschaftlich stärker belasten. Zum Nachweis von Material- 
und damit verbundenen Treibhausgaseinsparungen ist die 
Vorlage eines Ressourceneffizienzkonzepts, das die Ein-
sparungen aufführt sowie mögliche Sekundäreffekte be-
schreibt, erforderlich. 

iii. Fortbildung und Berufsausbildung: Um Innovationen an-
zureizen und Investitionen geeignet umzusetzen, bedarf es 
auch einer spezifischen Weiterbildung von Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen. Die Weiterbildung sollte auf bereits vor-
handene Angebote des ZRE aufbauen. Für die Beratungen 
gemäß Punkt i. kann auf den von ZRE in Zusammenarbeit 
mit den Ländern bereits etablierten bundesweiten Pool von 
qualifizierten Beraterinnen und Beratern (nach VDI-Richtlinie 
4801) zurückgegriffen werden. 
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Zeitraum der Um-
setzung 

2019 – 2030 

Beteiligte BMU, BMWi 
Verwaltende Behörden  
Unternehmen 

Weitere Folgen  Ökologische Folgewirkungen könnte es durch eine Verlage-
rung der Rohstoffnutzung im Falle von Rohstoffsubstitution 
geben. Soziale Folgewirkungen könnten aus möglicher-
weise verteuerten Produkten z. B. in Folge des Einsatzes 
teurer Alternativstoffe entstehen. Die Wettbewerbsfähigkeit 
der geförderten Unternehmen gilt es weiter zu beobachten. 
Die Berücksichtigung möglicher Zielkonflikte wird bereits im 
Rahmen des Deutschen Ressourceneffizienzprogramms II 
adressiert. 

Folgenabschätzung Liegt vor 

Wechselwirkungen Es handelt sich um eine begleitende Maßnahme zu anderen 
Programmen. Wechselwirkungen sind daher unausweich-
lich.  

3.4.4.4 Neue Konstruktionstechniken und Werkstoffe für eine emissionsarme Indust-

rie 

Kurzbeschreibung Fiskalische Maßnahme: BMWi fördert im Rahmen des Tech-
nologietransfer-Programms Leichtbau den material- und 
branchenbezogenen Technologie- und Wissenstransfer un-
ter Berücksichtigung geschlossener Kreisläufe mit einem 
Fokus auf Materialeffizienz. Im Rahmen des vorliegenden 
neu anzumeldenden Haushaltstitels sollen Technologie-
transfer- und Leichtbauprojekte mit zeitlicher Dringlichkeit 
und politischer Priorität ergänzend gefördert werden, die un-
mittelbar eine signifikante CO2-Einsparung zur Folge haben, 
und zugleich die im EKFG geforderten Zwecke der Energie-
effizienz sowie des Klima- und Umweltschutzes erfüllen. 

Die Herstellung von Grundstoffmaterialien ist in der Regel 
ressourcen- und energieintensiv. Durch Material- und Res-
sourceneffizienz können daher nicht nur enorme Einspar- 
und Produktverbesserungspotenziale eröffnet, sondern auch 
die Klima- und Umweltbelastungen deutlich verringert wer-
den. Der potenzielle Beitrag der Material- und Ressour-
ceneffizienz zur Erreichung der Pariser Klimaziele findet bis-
lang noch zu wenig Beachtung in den nationalen und inter-
nationalen Klimastrategien. 

Werden Ressourcen erst gar nicht in Anspruch genommen, 
werden Emissionen und Ressourcenverbrauch unmittelbar 
reduziert. Auch Recycling und zirkuläre, digital vernetzte 
und eng kooperierende Wertschöpfungsketten eröffnen 
neue Perspektiven und Dimensionen für Ressourcen- und 
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Materialeffizienz. Zum Ausschöpfen der damit verbundenen 
Potenziale braucht es Designer für neue material- und res-
sourceneffiziente Produkte, Verfahren und Geschäftsmo-
delle sowie Produkthersteller, die diese neuen Szenarien in 
ihre Produktentstehungsprozesse aufnehmen können. Neu-
artige Konstruktionslösungen für ressoureneffiziente 
Antriebe, Systemelemente und Anlagen unter Einsatz 
multifunktionaler Materialien können den Anteil von 
Treibhausgasemissionen signifikant verringern. Im Rahmen 
des vorliegenden Programms sollen gemeinsam mit 
relevanten Unternehmen und Forschungsinstituten 
Lösungsansätze für eine material- und ressourceneffiziente 
Industrie entwickelt und umgesetzt werden. Das Programm 
verfolgt eine ganzheitliche Umsetzungsstrategie, die neben 
der Förderung von Foschung und Innovationen v. a. auch 
die Markteinführung und Verbreitung von neuen Techno-
logien sowie ggf. die Bereitstellung der erforderlichen Infra-
strukturen umfassen kann. 

Schwerpunkte der Förderung sind:  

Materialeffiziente Konstruktionstechniken: 

Ein wesentlicher Treiber für eine Steigerung der Material- 
und Ressourceneffizienz ist die Anwendung innovativer und 
gewichtseinsparender Konstruktions- und Fertigungstechni-
ken. Entscheidend ist, dass die Einsparung von Treibhaus-
gasen bereits beim Produktdesign mitgedacht wird. Daher 
ist ein ganzheitlicher Ansatz unter Berücksichtigung des Le-
benszyklusgedankens für Maßnahmen der Material- und 
Ressourceneffizienz wichtig. Damit werden die Ziele einer 
CO2-armen und ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft in 
der Industrie im Sinne eines Life Cycle verfolgt. 

Neue Materialien:  

Neue Materialien ermöglichen eine präzise auf den jeweili-
gen Einsatzbereich zugeschnittene Anwendung. Dadurch 
können Ressourcen eingespart und Treibhausgasemissio-
nen verringert werden. Darüber hinaus bieten neue Materia-
lien die Möglichkeit, CO2 langfristig einzufangen und zu bin-
den. So könnten etwa durch die Bindung von Kohlenstoff 
hochwertige biogene Karbon-Fasern hergestellt werden 
(hier doppelter Beitrag zum Klimaschutz durch langfristige 
Bindung von Kohlenstoff sowie Gewichts- und Emissionsre-
duzierung). Auch hier spielt die Kreislaufführung eine wich-
tige Rolle. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2020 bis 2030 
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Beteiligte BMWi, BMU, BMBF 
Verwaltende Behörden 
Unternehmen 

Weitere Folgen Die Maßnahmen unterstützen unmittelbar die ehrgeizigen 
klima- und umweltschutzpolitischen Ziele der 
Bundesregierung bei gleichzeitiger langfristiger Sicherung 
des Industriestandorts Deutschland im internationalen 
Wettbewerb. Dies geht mit der Förderung zukunftsfähiger 
Arbeitsplätze in Deutschland und zusätzlichen 
Exportchancen einher. Ziel ist es, den Industriestandort 
Deutschland als Leitmarkt für innovative Klima-, 
Ressourcen- und Umweltschutztechnologien zu stärken. 

Folgenabschätzung Liegt vor 

Wechselwirkungen Keine 

3.4.4.5 Beschleunigte Umsetzung von Maßnahmen aus dem Energieaudit und den 

Energiemanagementsystemen (EMS)  

Kurzbeschreibung Nicht-KMU sind (nach § 8 des Energiedienstleistungsgeset-
zes (EDL-G)) verpflichtet, bis zum 5. Dezember 2015 Ener-
gieaudits einzuführen und diese mindestens alle vier Jahre 
zu erneuern. Wenn Unternehmen ein Energiemanagement-
system (EMS) oder ein Umweltmanagementsystem einge-
führt haben, waren sie von dieser Verpflichtung befreit. Um 
geringinvestive Maßnahmen zu adressieren, die nicht durch 
Förderprogramme angestoßen werden, wird eine beschleu-
nigte Umsetzung von empfohlenen Maßnahmen aus dem 
Energieaudit bzw. EMS im Rahmen einer Selbstverpflich-
tung der Industrie vorgeschlagen, deren Ausgestaltung so 
effektiv sein sollte wie eine verpflichtende Maßnahme (Ent-
scheidungskriterien sind eine Amortisationszeit von bis zu 
drei Jahren sowie eine festzulegende Investitionsquote für 
Energieeffizienz gemessen am jährlichen Gewinn).  

Zeitraum der Um-
setzung 

2023 – 2030 

Beteiligte BMWi 
Verwaltende Behörden 
Unternehmen 

Weitere Folgen  Mögliche positive wirtschaftliche und ökologische Folgewir-
kung können durch die mit dieser Maßnahme tatsächlich re-
alisierten Effizienzverbesserungen sowohl in Bezug auf den 
Energieverbrauch als auch die Kosten entstehen. 

Folgenabschätzung Liegt vor 

Wechselwirkungen Es sind keine Mitnahmeeffekte zu erwarten. 
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3.4.4.6 EU-Ökodesign-Richtlinie – Ausweitung von Mindeststandards 

Kurzbeschreibung Regulatorische Maßnahme: Ausweitung von Mindeststan-
dards für gewisse Produktgruppen, um das Effizienzniveau 
von Technologien zu regulieren. Für die Industrie sind dabei 
besonders Querschnittstechnologien (u. a. Transformatoren, 
elektrische Schweißgeräte, Umwälzpumpen, Kompressoren, 
Elektromotoren, Heizungspumpen und Ventilatoren) rele-
vant. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2017 – 2030 

Beteiligte Europäische Institutionen (Kommission, Parlament und wei-
tere) 
BMWi, BMU 
Unternehmen, Verbände 

Folgenabschätzung Liegt vor 

3.4.4.7 EU-ETS Innovationsfonds: Weiterentwicklung der NER300-Programms 

Kurzbeschreibung Forschungs- und Entwicklungsmaßnahme: Im Rahmen des 
Europäischen Emissionshandels besteht seit 2011 das so-
genannte NER300-Programm, das Investitionen in innova-
tive CO2-arme Demonstrationsprojekte in der Energiewirt-
schaft fördert. Das Förderbudget wird durch den Verkauf 
von 300 Mio. EU ETS Zertifikaten gespeist. Der Schwer-
punkt der Förderung im NER300-Programm liegt auf innova-
tiven Erneuerbare-Energien-Technologien sowie der Carbon 
Capture and Storage Technologie (CCS). Das bestehende 
Programm wird weiterentwickelt. Es wird künftig auch den 
Sektor Industrie umfassen und nun „Innovationsfonds“ hei-
ßen. Die Förderung soll auch innovative CO2-arme Produkti-
onsprozesse mit Demonstrationscharakter in der Industrie 
inkl. Carbon Capture and Utilisation (CCU) innerhalb der EU 
anreizen. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2021 – 2030 

Beteiligte Europäische Institutionen (Kommission und weitere) 
BMWi, BMU 
Unternehmen 

Folgenabschätzung Liegt vor 

Wechselwirkungen Es können Wechselwirkungen mit nationalen Forschungs-
förderprogrammen auftreten. 

3.4.4.8 Nationales Dekarbonisierungsprogramm 

Kurzbeschreibung Die Maßnahme ist ein Förderprogramm im Bereich der Ent-
wicklung, Demonstration und Markteinführung. Für eine 
möglichst weitgehende Emissionsminderung im Industrie-
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sektor ist es nötig, gerade auch prozessbedingte THG-Emis-
sionen, die nach heutigem Stand der Technik nicht oder nur 
schwer vermeidbar sind, weitgehend oder ganz zu reduzie-
ren. Zu diesem Zweck sollen zentrale Projekte im Bereich 
der emissionsintensiven Industrien gefördert werden.  

Diese sollen sowohl der anwendungsorientierten F&E als 
auch der Erprobung in industriellem Maßstab und breiten 
Markteinführung ausgereifter Technologien dienen und auch 
deren Wirtschaftlichkeit im Fokus haben. Das Förderpro-
gramm soll insbesondere die möglichst weitgehende Minde-
rung der THG-Emissionen bei der Produktion emissionsin-
tensiver Güter, die Optimierung von Prozessketten, die Um-
stellung der Verfahren auf den Einsatz erneuerbarer Ener-
gieträger und Rohstoffe sowie die Substitution emissionsin-
tensiver Güter und Technologien zur Umwandlung von Was-
serstoff sowie Technologien zur Verwendung von CO2 för-
dern. 

Zeitraum der Um-
setzung 

Das Förderprogramm soll eine Mindestlaufzeit von zehn 
Jahren haben und 2020 starten.. 

Beteiligte Federführung: BMU, beteiligt: BMWi, BMBF 
Verwaltende Behörden, Unternehmen 

Weitere Folgen  Die resultierenden Produktinnovationen können auch die 
Dekarbonisierung anderer Sektoren (z. B. Energie, Ge-
bäude) befördern. 

Folgenabschätzung Liegt vor 

Wechselwirkungen Ein aufeinander abgestimmtes Vorgehen zur Unterstützung 
der Minderung industrieller Prozessemissionen ist notwen-
dig. 

Koordinierung mit Maßnahmen des BMBF (vgl. 3.4.3.5), des 
BMWi (Energieforschung) und dieser Maßnahme soll nach 
BMWi-Planung in einem „Innovationspakt Klimaschutz in der 
Industrie“ erfolgen. Hier sollen ggf. auch Lücken bzw. mögli-
che weitere Maßnahmen und Instrumente im Hinblick auf 
eine Langfrist-Klimaschutzstrategie für die Industrie identifi-
ziert werden.  

3.4.4.9 Programm CO2-Vermeidung und -Nutzung in Grundstoffindustrien 

Kurzbeschreibung  Fiskalische Maßnahme: Der Schwerpunkt des Programms 
ist die Emissionsreduktion in der Grundstoffindustrie; damit 
dient es zugleich einer von sechs strategischen 
Wertschöpfungsketten der europäischen Industriestrategie. 

Carbon Direct Avoidance (CDA): Teil des Programms sind 
solche Maßnahmen zur CO2-Vermeidung, die innerhalb ei-
nes Projekts mit CCU / CCS zusammen umgesetzt werden 
und somit ein integrierter Bestandteil einer CCU / CCS-Maß-
nahme sind. Im Rahmen dessen werdeninnovative 
Technologien, die zu einer erheblichen Reduzierung der 
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Treibhausgasemissionen in der Grundstoffindustrie führen, 
einbezogen. 

Carbon Capture and Utilisation (CCU): Darüber hinaus sind 
Ansätze und Technologien für eine effiziente CO2-
Kreislausführung Teil des Programms; hiervon sind 
Technologien zur Abscheidung, zur Nutzung u. a. aus dem 
Bereich der Bioökonomie, aber vor allem auch solche 
Ansätze umfasst, die im Anschluss an die CO2-Nutzung die 
Rückführung in den Kreislauf ermöglichen.  

Carbon Capture and Storage (CCS): Die große Mehrheit der 
Studien und Szenarien hat inzwischen bestätigt, dass die 
CCS-Technologie für eine weitgehende Treibhausgas-
neutralität bis 2050 unverzichtbar ist, weil sie mittelfristig 
eine vergleichsweise kostengünstige Reduktionsmöglichkeit 
für anderweitig nicht vermeidbare prozessbedingte 
Emissionen der Grundstoffindustrie ist. Sehr viele 
Minderungsstrategien zur Erreichung der globalen 
Temperaturziele des Pariser Abkommens setzen zudem auf 
sog. „negative Emissionen“; auch hierfür müssten die 
Elemente der gesamten CCS-Prozesskette zur Verfügung 
stehen. Ein breites Konsortium bestehend aus Wissen-
schaftlern, Unternehmensvertretern und Vertretern von 
NGOs hat zuletzt die zeitnahe Weiterentwicklung von CCS – 
flankiert durch einen Diskurs mit den gesellschaftlichen 
Akteuren – gefordert, damit die Technologie ab 2030 für 
diese Industrien zur Verfügung stehe (Acatech, September 
2018); der tiefe Untergrund unterhalb der Nordsee verfügt 
über umfangreiche CO2-Speicherkapazitäten. Das 
Programm zielt ab auf die Anpassung und Skalierung von 
CO2-Abscheidemethoden auf industrielle Anlagen, die Mo-
dellierung und ggf. Entwicklung von regionalen, überregio-
nalen und ggf. europäischen CO2-Netzwerken und Anforde-
rungen an CO2-Ströme beim Transport, die europäische Zu-
sammenarbeit zur Speicherung von CO2 im tiefen Unter-
grund unterhalb der Nordsee sowie auf einen Dialogprozess 
CCS im Gesamtkontext der CO2-Reduktionstechnologien 
mit NGOs, Verbänden, Unternehmen und Wissenschaft. 
Zum Thema CCS wird auf den in der Bundesregierung 
abgestimmten Bericht zu CCS verwiesen. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2020-2030 

Beteiligte BMWi, BMU, BMBF 
Verwaltende Behörden 
Unternehmen 

Weitere Folgen  Die Maßnahmen unterstützen unmittelbar die ehrgeizigen 
klima- und umweltschutzpolitischen Ziele der Bundes-
regierung bei gleichzeitiger langfristiger Sicherung des 
Industriestandorts Deutschland im internationalen Wettbe-
werb. Dies geht mit der Förderung zukunftsfähiger 
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Arbeitsplätze in Deutschland und zusätzlicher Export-
chancen einher. Ziel ist es, den Industriestandort Deutsch-
land als Leitmarkt für innovative Klima-, Ressourcen- und 
Umweltschutztechnologien zu stärken. 

Folgenabschätzung Liegt derzeit nicht vor. 

Wechselwirkungen Zum „Dekarbonisierungsprogramm“ siehe Anmerkung bei 
Maßnahme 3.4.4.8. 

3.4.4.10 Automobilindustrie: Industrielle Fertigung für mobile und stationäre 

Energiespeicher (Batteriezellfertigung) 

Kurzbeschreibung Der Bedarf an mobilen und stationären Stromspeichern 
wächst international in einem rasanten Tempo. Ziel der Bun-
desregierung ist es, die großen Wertschöpfungspotentiale 
dieser Schlüsseltechnologie auch in Deutschland und Europa 
zu erschließen, indem der Aufbau einer industriellen und for-
schungsbasierten Batteriezellproduktion vorangetrieben 
wird. Zu diesem Zweck wurden dem BMWi im Haushaltsauf-
stellungsverfahren 2019 bis zu 1 Milliarde Euro bis 2022 im 
EKF-Titel 893 04 für Investitionen für die industrielle Ferti-
gung für mobile und stationäre Energiespeicher („Batteriezell-
produktion“) bereitgestellt. Unternehmen der automobilen Zu-
lieferindustrie werden mit geeigneten Instrumenten bei der 
anstehenden Transformation ihrer Branche unterstützt (Maß-
nahme 46). 

Zeitraum der Umset-
zung 

2019 – 2028 (inkl. Aufstockungsbedarf) 

Beteiligte Federführung: BMWi, in enger Abstimmung mit dem BMBF-
Batterieforschungsprogramm. 

Weitere Folgen  Eine BZF am Standort DEU / EU dient der Absicherung der 
Versorgung einer der Schlüsselbranchen mit einem zentralen 
Bauteil; zugleich können Aspekte wie Nachhaltigkeit, faire Ar-
beitsbedingungen und Recycling nur dann mit europäischen 
Standards sichergestellt werden, wenn die Wertschöpfung 
hier stattfindet und damit auch drohende Arbeitsplatzverluste 
abgefedert werden. 

Erwartet werden zudem konsistente, europäisch vernetzte 
und eng abgestimmte Projekte, die einen direkten Mehrwert 
in den beteiligten Branchen sowie darüber hinaus einen spür-
baren „Spillover“ auf europäischer Skala generieren. 

3.4.5 Landwirtschaft 

Nach der Definition des Klimaschutzplans 2050 sind der Landwirtschaft alle THG-
Emissionen aus dem CRF-Sektor 3 (Landwirtschaft) zuzuordnen. Zusätzlich werden 
die energiebedingten Emissionen aus der stationären Wärmenutzung und der mobi-
len Nutzung der Quellgruppe 1.A.4.c dem Sektor Landwirtschaft zugeordnet. 
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Beschreibung des Sektors 

Der Sektor Landwirtschaft ist dadurch geprägt, dass er in biologischen Prozessen ar-
beitet und daher Treibhausgase freisetzt und dass er gleichzeitig vom Klimawandel 
unmittelbar betroffen ist. Die Landwirtschaft muss sich an den Klimawandel anpas-
sen und leistet durch die nachhaltige Erzeugung biogener Rohstoffe einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz. Kernaufgabe der Landwirtschaft ist es, die Ernährung auf 
nachhaltige Weise sicherzustellen und Rohstoffe für andere Zwecke zu produzieren 
(z. B. Bioenergie, Fasern). Dazu ist es für die Landwirtschaft wichtig, die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen. Die Bundesregierung fördert Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben, um weitere Potenziale für die Anpassung an die Klimaänderung 
und die Minderung von Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft zu erschlie-
ßen (aktuell wird beispielsweise die übergreifende Forschungsinitiative Klimaschutz 
in Land- und Forstwirtschaft (ab 2021, siehe auch Kapitel 3.5.3.22) erarbeitet. 

Zu den Quellen für Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft gehören die 
Düngung (Methan- und Lachgasemissionen aus der Wirtschaftsdüngerlagerung so-
wie Lachgas-Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden) sowie verdauungs-
bedingte Methan-Emissionen aus der Tierhaltung. Lachgas entsteht aus der Umset-
zung von Ernterückständen, aus gasförmigen N-Verlusten sowie N-Austrägen ins 
Grund- und Oberflächenwasser sowie aus der Mineralisierung von Moorböden. Hinzu 
kommen Kohlendioxidemissionen aus dem Energieverbrauch landwirtschaftlicher Be-
triebe und dem Kraftstoffeinsatz. 

Da die landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen zum größten Teil auf natürli-
chen physiologischen Prozessen beruhen, sind sie nur eingeschränkt über techni-
sche Maßnahmen zu mindern. 

Emissionsentwicklung inkl. Annahmen zur und Bedingungen für Referenzentwicklung 

Wie in der Abbildung dargestellt, sind die THG-Emissionen von 1990 bis 2016 im 
Sektor Landwirtschaft (inkl. der energiebedingten Emissionen) von 90 auf 71,8 Mio. t 

CO2-Äq und damit um 20 Prozent zurückgegangen. Dies ist vor allem Folge der ab-
nehmenden Tierbestände in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung. Der Anteil 
der Landwirtschaft an den Gesamtemissionen in Deutschland liegt derzeit bei etwa 
7,4 Prozent.  
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Abbildung 1: Treibhausgas-Emissionen der Landwirtschaft nach Sektoren des Klimaschutz-
plans 2050 

Ausgehend von im Juli 2017 vorliegenden Daten und Informationen zur weltwirt-
schaftlichen Entwicklung sowie einer Beibehaltung der derzeitigen Agrarpolitik bzw. 
der Umsetzung bereits beschlossener Politikänderungen wird laut Projektionsbericht 
2019 davon ausgegangen, dass die THG-Emissionen in der Landwirtschaft von 2016 
bis 2030 um etwa 6 Prozent auf 67,4 Mio. t CO2-Äq abnehmen werden. Gegenüber 
1990 wären das unter diesen Bedingungen THG-Minderungen von insgesamt 25 
Prozent im Referenzszenario bis 2030. 

Die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft betrugen im Jahr 2014 72 Mio. t 
CO2-Äq. Die größten Emissionsquellen sind die Lachgasemissionen als Folge des 
Stickstoffeinsatzes bei der Düngung (25 Mio. t CO2-Äq.), die Methan-Emissionen aus 
der Verdauung von Wiederkäuern (25 Mio. t CO2-Äq.), die Emissionen aus dem Gül-
lemanagement (zehn Mio. t CO2-Äq.) sowie die Treibhausgasemissionen aus dem 
Kraftstoffeinsatz landwirtschaftlicher Maschinen und Fahrzeuge (sechs Mio. t CO2-
Äq.). Die Emissionen der Landwirtschaft lagen im Jahr 2014 etwa um 18 Prozent un-
ter dem Niveau von 1990. Die deutlichen Minderungen in den Jahren 1990 bis 1994 
sind vor allem auf den Rückgang der Viehbestände infolge des Strukturwandels in 
den neuen Ländern zurückzuführen. Weitere Minderungen resultieren beispielsweise 
aus einem verbesserten Düngemittelmanagement. 

Gemäß dem Zwischenziel für 2030 müssen die Treibhausgasemissionen der Land-
wirtschaft auf 58 bis 61 Mio. t CO2-Äq. bis 2030 gemindert werden. 
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In der Projektion enthaltene „Sowieso“-Maßnahmen 

Finanzielle Anreize 

a) Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) ist von zentraler Bedeutung für die 
Ausgestaltung der Landwirtschaft in Deutschland. Deutschland setzt sich bei den 
Verhandlungen über die zukünftige GAP auf EU-Ebene für ein hohes Umweltambiti-
onsniveau ein, dies umfasst auch den Beitrag der Landwirtschaft zum Klimaschutz, 
der für eine zukunftsfähige Landwirtschaft einerseits und für die Erreichung der Kli-
maziele Deutschlands unentbehrlich ist. Dies bedarf der Festlegung EU-weit einheitli-
cher Standards. Unabhängig davon zeichnet sich ab, dass die nationale Ausgestal-
tung der GAP den Mitgliedstaaten umfassende Möglichkeiten zur Erhöhung des Um-
welt- und Klimaschutzniveaus bietet, insbesondere durch eine sinnvolle Kombination 
der verpflichtenden Grundanforderungen (Konditionalität), der Ausgestaltung der 
Eco-Schemes der 1. Säule sowie der Ausgestaltung und Mittelausstattung der Agra-
rumweltmaßnahmen der 2. Säule. Die Bundesregierung hat die Fördermöglichkeiten 
für klimafreundliche Maßnahmen in der Landwirtschaft auch im Rahmen der GAP 
ausgeweitet (Maßnahme 39). Den künftig größeren Handlungsspielraum wird 
Deutschland ambitioniert nutzen, um den Beitrag der Landwirtschaft zum Klima-
schutz sicherzustellen.  

b) Aufgrund der Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien über 
das EEG wird ein Anstieg der Wirtschaftsdünger-Nutzung (Gülle und Mist aus der 
Tierhaltung) in Biogasanlagen bis 2025 auf 30 Prozent des gesamten Wirtschafts-
düngeraufkommens angenommen. Danach wird dieser Anteil bis 2035 konstant fort-
geschrieben. Der angenommene Zubau basiert auf EEG 2017, (§ 4 (4), § 28 (3) und 
§ 44). Im Rahmen des „Ausbaupfads EEG 2017“ werden künftig auch bestehende 
Anlagen gefördert, wenn sie Auflagen bezüglich der Gärsubstratzusammensetzung 
einhalten. Der maximale Substrateinsatz von Mais und Getreide wurde ab dem Jahr 
2017 / 18 schrittweise auf unter 50 Prozent abgesenkt. Es wird daher angenommen, 
dass Biogasaltanlagen, die eine neue Förderung nach dem „Ausbaupfad EEG 2017“ 
in Anspruch nehmen, ihren Maisanteil im Gärsubstrat entsprechend reduzieren wer-
den. Die installierte elektrische Leistung von Biogasanlagen nimmt den Annahmen 
zufolge unter Einfluss des „Ausbaupfads EEG 2017“ bis 2027 um rund 10 Prozent 
ab. In der Folge kommt es zu einem Rückgang des Silomaisanbaus zur Gärsubstra-
terzeugung und einer Ausdehnung sonstiger Kulturen zum Gärsubstratanbau wie 
Feld- und Kleegras. Im Rahmen des Nationalen Luftreinhalteprogramms wurden eine 
Reihe von Maßnahmen zur Minderung von Ammoniakemissionen beschlossen. Der 
Anteil von Anlagen ohne gasdichte Abdeckung der Gärrestelager würde ohne wei-
tere Anreize auf dem Niveau von 2015 verbleiben. Nicht abgedeckte Außenlager für 
Gülle / Gärreste sollen mindestens mit Folie oder vergleichbarer Technik abgedeckt 
werden. Durch eine verstärkte Kofermentierung von Wirtschaftsdüngern in Biogasan-
lagen werden Methan- und Lachgasemissionen aus der Dunglagerung vermieden. 

c) Fortschreibung des Flächenzuwachses des ökologischen Landbaus wie im Durch-
schnitt des Zeitraums 2010 bis 2015: Ziel der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
(Bundesregierung 2016) ist ein Flächenanteil von 20 Prozent ökologischer Landbau 
an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche. Zur Umsetzung dieses Ziels hat 
das BMEL in einem Beteiligungsprozess die Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau 
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erarbeitet und im Jahr 2017 veröffentlicht. Darin steht die Schaffung geeigneter politi-
scher Rahmenbedingungen für die relevanten Wirtschaftsbeteiligten im Vordergrund. 
Zudem gibt die Zukunftsstrategie einen Blick auf die Durchlässigkeit der ökologi-
schen und der konventionellen Produktionsweise – von einem Nebeneinander zu ei-
nem Miteinander. Im nationalen Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) wurde die Förderung des 
ökologischen Landbaus in der Periode 2014–2017 angehoben. Durchschnittlich be-
trug der Anstieg der Förderung ca. 20 Prozent. Bis zum Jahr 2030 wird in der Projek-
tion von einer Ausdehnung der ökologisch bewirtschafteten Landwirtschaftsfläche 
von derzeit 8,5 Prozent auf 12 Prozent ausgegangen. Dieser Annahme liegen die 
durchschnittlichen Flächenzuwächse zwischen 2005 und 2025 zugrunde. Ziel ist 
20 Prozent bis 2030. Aus den letzten Jahren lässt sich kein klarer Trend ablesen. So 
lagen die Flächenzuwächse in den Jahren 2013 und 2014 bei 1 bzw. 0,3 Prozent. In 
2016 und 2017 lagen sie bei ca. 15 und 10 Prozent. So hohe Zuwachsraten hatte es 
zuletzt 2000 und 2001 gegeben, allerdings sind sie nach 2001 wieder deutlich zu-
rückgegangen. Der Ausbau des Flächenanteils des ökologischen Landbaus trägt in 
erster Linie durch den Verzicht auf Stickstoff-Mineraldünger zur Minderung des Stick-
stoffumsatzes und der Lachgasemissionen aus landwirtschaftlichen Böden bei. In 
Deutschland wirtschafteten Ende des Jahres 2017 29.397 landwirtschaftliche Be-
triebe auf 1.373.157 Hektar Fläche ökologisch nach den EU-Rechtsvorschriften für 
den ökologischen Landbau, das sind 10,7 Prozent der Betriebe auf etwa 8,2 Prozent 
der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche. Nach geringen Umstellungsraten zwi-
schen 2010 und 2014 hat sich die Ökolandbaufläche zwischen 2015 und 2018 u. a. 
auf Grund einer Prämienerhöhung um 2,6 Prozent erhöht. Es ist jetzt schon zu be-
obachten, dass das Interesse an einer Umstellung zu einem ökologisch wirtschaften-
den Betrieb steigt. Fördermaßnahmen für den ökologischen Landbau sind etabliert, 
u. a. flächenbezogene Förderungen im Rahmen der ELER-Programme der Länder. 
Darüber hinaus werden in der Zukunftsstrategie ökologischer Landbau 24 Förder-
maßnahmen beschrieben, die der Bund schrittweise umgesetzt werden sollen 
(BMEL, 2017). Die Maßnahmen sollen der Öko-Branche zusätzliche Wachstumsim-
pulse entlang der gesamten Wertschöpfungskette geben. 

Ordnungsrecht 

d) Die Novelle der Düngeverordnung ist im Juni 2017 in Kraft getreten. Die Novelle 
umfasst neue und erhöhte Anforderungen in den Bereichen Düngeplanung, Bewer-
tung der betrieblichen Nährstoffbilanzen (Nährstoffvergleich), Sperrfristen für die Aus-
bringung von Düngemitteln im Herbst und Winter, Mindestlagerkapazitäten für Wirt-
schaftsdünger, Anforderungen an emissionsreduzierte Ausbringungstechniken und -
verfahren sowie Obergrenzen für die Ausbringung von Stickstoff aus organischen 
Düngemitteln pro Hektar. Diese lassen einen effizienteren und ressourcenschonen-
deren Einsatz von Stickstoff und somit einen Rückgang des Stickstoffüberschusses 
erwarten. Um Emissionen reaktiven Stickstoffs im Sektor Landwirtschaft zu verrin-
gern, wird im Zuge von Effizienzsteigerungen bei der Düngung eine deutliche Sen-
kung der Stickstoffüberschüsse angestrebt. Dies hat eine Verminderung der Lach-
gasemissionen aus der Düngung zur Folge. 
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e) Zwischen 2028 und 2032 soll gemäß Deutscher Nachhaltigkeitsstrategie (Bundes-
regierung 2016) der Stickstoffüberschuss in der Gesamtbilanz auf 70 kg N / ha ver-
ringert werden. Es wird angenommen, dass die Steigerung der Stickstoffausnutzung 
und die Begrenzung der N-Salden zu einer Senkung der Stickstoff-Mineraldüngung 
um ca. 20 Prozent gegenüber den Jahren 2010 bis 2014 führen. 

Die Vermeidung von Lebensmittelabfällen und die Reduktion des Konsums tierischer 
Produkte kann einen positiven Einfluss auf das Sektorziel haben, wenn eine opti-
mierte Nutzung der Produkte oder eine verringerte Nachfrage zu einer verringerten 
Produktion führt. Die großen Potenziale in diesen Bereichen erfordern das Zusam-
menspiel aller Akteure und sollten ebenfalls genutzt werden. 

Herausforderung und Ziel 

Das Sektorziel 2030 für die Landwirtschaft liegt bei 58 - 61 Mio. t CO2-Äq. Dies ent-
spricht einer THG-Minderung von 34 – 31 Prozent gegenüber 1990 und ist damit ge-
ringer im Vergleich zu den meisten anderen Sektorzielen. Dies liegt daran, dass eine 
Emissionsreduktion in der Landwirtschaft in natürliche Prozesse eingreifen muss, die 
hinsichtlich ihrer Emissionswirkung nur eingeschränkt beeinflusst werden können. 
Eine Landwirtschaft völlige ohne Emissionen ist nicht möglich. 

Um das dennoch ambitionierte Sektorziel der Landwirtschaft zu erreichen, sind Maß-
nahmen notwendig, die klimapolitisch ehrgeizig, aber gleichzeitig auch ökonomisch 
und sozial ausgewogen sind und die heimische Nahrungsmittelerzeugung nicht ge-
fährden. Oberste Richtschnur ist demnach das Zieldreieck aus Versorgungssicher-
heit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. Zudem ist darauf zu achten, dass 
die gesellschaftliche Akzeptanz insgesamt, aber auch die Akzeptanz bei den Akteu-
ren, den Landwirten, gewahrt wird. Diese Kriterien wurden bei der Konzeption der 
Maßnahmen berücksichtigt und werden auch bei der weiteren Umsetzung Anwen-
dung finden. 

Bei der Erstellung der Maßnahmen hat BMEL sich von folgenden Grundsätzen leiten 
lassen: 

 keine erhebliche Produktionseinschränkung und wettbewerbliche Benachteili-

gung für die Land- und Forstwirtschaft in Deutschland, 

 Nutzung von Synergien zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung sowie 

Ressourceneffizienz, 

 Berücksichtigung und Anrechnung von sektorübergreifenden Wirkungen, 

 Anknüpfung an bereits beschlossene Prozesse (Deutsche Nachhaltigkeitsstra-

tegie, Ackerbaustrategie, Luftreinhaltung), 

 digitale Technologien und Präzisionslandwirtschaft werden helfen, Emissionen 

zu mindern. 
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3.4.5.1 Senkung der Stickstoffüberschüsse einschließlich Minderung der Ammoni-

akemissionen und gezielte Verminderung der Lachgasemissionen Verbesse-

rung der Stickstoffeffizienz 

Kurzbeschreibung Die Bundesregierung hat bereits durch die erfolgten und 
vorgesehenen rechtlichen Änderungen in der Düngegesetz-
gebung viel auf den Weg gebracht. Dadurch wird eine wei-
tere Senkung der Stickstoffüberschüsse, einschließlich der 
Minderung von Ammoniak- und Lachgasemissionen er-
reicht. Das Düngepaket soll zudem mit der Förderung gas-
dichter emissionsarmer Güllelager und emissionsmindern-
der Ausbringtechnik unterstützt werden. Hier sind auch die 
Länder in der Pflicht.  

Senkung der Stickstoffüberschüsse in der Landwirtschaft 

 Umsetzung und konsequenter Vollzug der Düngever-

ordnung durch die Länder, 

 Evaluierung der Stoffstrombilanz bis Ende 2021 basie-

rend auf einem gemeinsam (BMU und BMEL) entwi-

ckelten Evaluierungskonzepts,  

 Weiterentwicklung der Stoffstrombilanz mit verpflichten-

der Einführung auf weiteren Betrieben ab dem Jahr 

2021 (Änderung Düngegesetz). Schrittweise Ausrich-

tung der Gesamtbilanz für Deutschland am Ziel der 

Nachhaltigkeitsstrategie (70 kg N / ha) im Jahr 2030. 

Bei Überschreitung der zulässigen Bilanzwerte Ver-

pflichtung zur Teilnahme an einer Beratung. Sanktionie-

rung bei wiederholter Verletzung, 

 Bundesprogramm „Nährstoffmanagement“, folgende 

Ansätze werden derzeit geprüft: 

 Förderung im Rahmen des Agrarinvestitionsförder-

programms (AFP), 

 Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzförderung in der 

GAK, 

 Nutztierstrategie im Rahmen von zusätzlichen Kli-

maschutzmaßnahmen, 

 Forschung im Rahmen von zusätzlichen Klima-

schutzmaßnahmen. 

Digitalisierung im Rahmen von zusätzlichen Klimaschutz-
maßnahmen 

Senkung der Ammoniak Emissionen 

 zügige und umfassende Umsetzung aller Minde-

rungsoptionen der Maßnahmen des nationalen Luftrein-

haltungsprogramms zur Erfüllung der NEC-Richtlinie, 
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 Investitions- und Förderprogramm zur Unterstützung 

der notwendigen betrieblichen Anpassungen und des-

sen Fortschreibung:  

 Stärkung der Forschung zur Wechselwirkung zwi-

schen Ammoniak und Lachgasemissionen aus der N-

Düngung, 

 Prüfung einer Ausweitung des Adressatenkreises im 

Immissionsrecht,  

 Verbesserung der Datengrundlage für die Berichter-

stattung.  

Gezielte Verminderung von Stickstoffemissionen aus land-
wirtschaftlichen Böden 

 Beratung und Anreize zur Verringerung der Lach-

gasemissionen durch Optimierung der zeitlichen Vertei-

lung der Düngung und Management von Ernteresten 

(Humusaufbau), 

 Einsatz von emissionsarmen Düngungstechnologien, 

 Forschung zum Einsatz von Nitrifikationsinhibitoren 

(Auswirkung auf Klimawirksamkeit und andere Umwelt-

wirkungen). 

Erhöhung des Anteils gasdicht gelagerter Gülle aus der Rin-
der- und Schweinehaltung auf 70 Prozent. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2020 – 2030 

Beteiligte Federführer BMEL, BMU  

Weitere Folgen  Beschäftigungseffekte 

Der erwartete Rückgang der Schweinebestände würde eine 
geringere landwirtschaftliche Beschäftigung zur Folge ha-
ben. Dem kann ggf. durch eine Tierwohl- und Qualitätsorien-
tierte Produktion entgegengewirkt werden. 

Sozialverträglichkeit 

Die Komplexität der Düngerechtsreform von 2017, die auf-
grund des EuGH-Urteils notwendigen Anpassungen der 
Düngeverordnung und die geplante Ausweitung der Ver-
pflichtung zur Stoffstrombilanz verlangen große Anpassun-
gen in der Landwirtschaft. Aus Sicht der Wasserversorger 
und in der Öffentlichkeit wird die Anpassung des Dünge-
rechts hingegen als ausstehende Umsetzung des Verursa-
cherprinzips unterstützt.  

Die aktuelle gesellschaftliche Diskussion über Maßnahmen 
zur Luftreinhaltung schließt Maßnahmen in der Landwirt-
schaft ein. Es zeigt sich, dass die Zusammenhänge zwi-
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schen gasförmigen N-Verlusten und Gesundheits- und Um-
weltschäden nicht allgemein bekannt sind, und die Begren-
zung der Ammoniakemissionen als Teil einer Vorsorgepolitik 
auch wegen der hohen zu erwartenden Kosten auf Akzep-
tanzprobleme stößt. In der breiteren Bevölkerung sind die 
Zusammenhänge nur schwer zu vermitteln. Eine mit den 
Maßnahmen einhergehende Reduzierung von Geruchsbe-
lästigungen ist dagegen als besonders sozialverträglich an-
zusehen und kann die gesellschaftliche Akzeptanz der mo-
dernen Landwirtschaft helfen zu verbessern. 

Die Akzeptanz von chemischen Düngemittelzusätzen zur 
Lachgasreduzierung muss durch belastbare Untersuchun-
gen möglicher Umwelt- und Gesundheitsfolgen abgesichert 
werden. 

Versorgungssicherheit 

Insbesondere die geplante Obergrenze für die nach Dünge-
bedarfsermittlung erlaubte N-Düngung und die stärkere Be-
grenzung der N-Düngung in nitratbelasteten Gebieten kann 
in Abhängigkeit von den natürlichen Standortbedingungen 
sowie der Umsetzung der Düngeplanung Ertragsrückgänge 
nach sich ziehen. Ertragssteigerungen werden künftig 
schwerer zu realisieren sein. Angesichts der hohen Produk-
tivität der deutschen Landwirtschaft und weltweit steigender 
Nahrungsmittelnachfrage sind solche Entwicklungen kritisch 
zu sehen und müssen genau zu beobachtet werden. 

Andere Umwelteffekte 

Die Senkung der N-Bilanzüberschüsse und die Erhöhung 
der N-Düngungseffizienz dient Zielen des Wasserschutzes 
(Reduzierung der Nitratbelastung), der Luftreinhaltung (Re-
duzierung der Ammoniakemissionen) und der Erhaltung der 
Biodiversität durch Reduzierung der Eutrophierung und Ver-
sauerung aufgrund atmosphärischer N-Depositionen. Die 
Ammoniakemissionsminderung dient in erster Linie der Luft-
reinhaltung, mit positiven Synergien für den Gewässer-
schutz und die Biodiversität durch Reduzierung diffuser N-
Einträge. Die Maßnahmen bieten ein Potenzial, gleichzeitig 
zur Senkung der Stickstoffüberschüsse beizutragen. Zum 
Einsatz von Inhibitoren in der Düngung oder der Güllean-
säuerung sind Untersuchungen zu anderen möglichen Um-
weltfolgen (z. B. Bodenfaunabakterien, aquatische Lebens-
gemeinschaften) notwendig.  

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 

Unmittelbare Wirkungen auf die Gesundheit gehen vor allem 
von der Reduzierung der Ammoniakemissionen aus. Ammo-
niak bildet in der Atmosphäre in Verbindung mit Schwefel- 
und Stickoxiden Ammoniumsalze, sogenannte „sekundäre 
Partikel“, die zu den Feinstäuben gehören. Diese können 
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weit in die Lunge eindringen und zu gesundheitlichen Beein-
trächtigungen (Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen) 
beim Menschen führen. Ammoniak spielt als Reaktions-
partner und knapper Faktor eine relevante Rolle bei der Bil-
dung sekundärer Feinstäube. 

Weitere ökologische sowie soziale und wirtschaftliche Fol-
gewirkungen: 

Die Reduzierung der N-Überschüsse und der Ammoni-
akemissionen wird in erster Linie mit dem Ziel des Gewäs-
serschutzes, der Luftreinhaltung und des Biodiversitäts-
schutzes durchgeführt. 

Wechselwirkungen Ökonomische und soziale Wechselwirkung und Überschnei-
dungseffekte (oder gleichzeitige Wirkung) bestehen mit den 
Maßnahmen 3.4.5.2 (Auswirkungen auf den sektoralen N-
Bilanzüberschuss und auf die Ammoniakemissionen),3.4.5.3 
(Überschneidung der Wirkung auf den sektoralen N-Bilanz-
überschuss), 3.4.5.4 des Sektors Landwirtschaft und der 
Maßnahme 3.4.7.3 im Bereich LULUCF. Letztere führt zu ei-
ner Reduzierung der Lachgasemissionen aus der Torfmine-
ralisierung, diese Wirkung ist hier nicht enthalten. 

Die Maßnahme zur Senkung der Stickstoffüberschüsse 
steht in Zusammenhang mit der Reduzierung von Ammoni-
akemissionen, der weitgehend emissionsreduzierten Lage-
rung von Wirtschaftsdüngern und der Ausweitung des ökolo-
gischen Landbaus. Angesichts weltweit steigender Nah-
rungsmittelnachfrage und unerwünschter Leakage-Effekte, 
d. h. die Nahrungsproduktion und Landnutzung betreffende 
Verlagerungseffekte bei verringerter inländischer Produktion 
und stabiler Nachfrage, sind Auswirkungen der Düngepolitik 
auf die Erträge künftig genauer zu beobachten.  

Durch hohe Anpassungskosten kann es insbesondere in der 
flächenunabhängigen Tierhaltung zu Produktionsverlagerun-
gen ins Ausland kommen. 

3.4.5.2 Stärkung der Vergärung von Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft und 

landwirtschaftlichen Reststoffen 

Kurzbeschreibung Die zweite wichtige Maßnahme betrifft die energetische Nut-
zung von Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft und land-
wirtschaftlicher Reststoffe in Biogasanlagen. Der stärkere 
Einsatz von Wirtschaftsdüngern in Biogasanlagen und die 
gasdichte Lagerung von Gärresten sollen mit bisherigen und 
neuen Instrumenten gefördert werden.  

Förderung der Wirtschaftsdüngervergärung in Biogasanla-
gen: 

 neues Fördersystem für Neuanlagen, 
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 Prüfung und Abbau der Hemmnisse zur Vergärung von 

Wirtschaftsdünger,  

 Schaffung von Optionen zur Anschlussnutzung durch 

Entwicklung neuer Förder- und Umsetzungsmodelle,  

 Ausrichtung der Förderung zur Vergärung von Wirt-

schaftsdüngern an eine Tierhaltung in den Betrieben in 

einem Verhältnis von bis zu zwei Großvieheinheiten pro 

Hektar (Eigentum und Pachtflächen). 

Schaffung von gasdichten Gärrestelagern: 

 Nutzung von gasdichten Gärrestelagern von Nawaro-

Bestandsanlagen als Güllelager mit kleinerem BHKW 

Betrieb (Konzepte und Förderung),  

 systematische Prüfung und Abbau der rechtlichen 

Hemmnisse zur Förderung der gasdichten Abdeckung 

von Gärrestelagern, 

 Förderung von Umrüstung von Bestandsanlagen, 

 ordnungsrechtliche Vorgabe für die gasdichte Lagerung 

von Gärresten in Bestands- und Neuanlagen in Verbin-

dung mit einer Übergangszeit für Förderungen. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2020 – 2030 

Beteiligte BMEL 

Weitere Folgen  
Beschäftigungseffekte 

Der Neubau von güllebasierten Biogasanlagen und gasdich-
ten Lagerstätten hätte positive Beschäftigungseffekte. 

Sozialverträglichkeit 

Eine gasdichte und somit geruchsfreie Lagerung von Gülle 
kann die gesellschaftliche Akzeptanz der Landwirtschaft er-
höhen. Andererseits ist jede gasdichte Lagerung mit Explo-
sionsrisiken verbunden, die durch technische Vorkehrungen 
zu minimieren sind. Mit einer Förderung der Biogasproduk-
tion aus Wirtschaftsdünger kann kritisiert werden, dass da-
mit eine intensive Tierhaltung gefördert wird. 

Versorgungssicherheit 

Die Reduktion der Stromproduktion aus Energiepflanzen 
und eine Erhöhung der Gülleanteile in der Biogasproduktion 
erhöht die Verfügbarkeit landwirtschaftlicher Flächen für die 
Nahrungs- und Futtermittelproduktion. 
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Andere Umwelteffekte 

Die gasdichte Lagerung von Gülle verhindert Ammoniak- 
und Geruchsemissionen. 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 

Die Emissionsvermeidung durch emissionsminimierte Lage-
rung von Gülle hat positive Auswirkungen auf die Luftrein-
haltung und die Gesundheit. 

Wechselwirkungen Die Maßnahme steht in engem Zusammenhang mit der Re-
duzierung der Ammoniakemissionen. Maßnahmen zur NH3-
Emissionsvermeidung bei der Lagerung überlappen sich 
weitgehend mit dieser Maßnahme. Die Schaffung von Ge-
meinschaftsanlagen zur Lagerung einschließlich optimierter 
Analytik und Ausbringungstechnik kann Beiträge zur Ver-
besserung der N-Ausnutzung leisten. 

Biogas und Biomethan aus Biogasanlagen stellt dem Ener-
gie-, Verkehrs- und Bausektor erneuerbare Energien zu Ver-
fügung, die in diesen Sektoren zur THG-Emissionsminde-
rung beitragen sorgen. 

Besonders betroffen sind viehdichte Regionen mit hohem 
Wirtschaftsdüngeranfall. 

3.4.5.3 Ausbau des Ökolandbaus 

Kurzbeschreibung Die Ausweitung der ökologisch bewirtschafteten Flächen ist 
auch eine Klimamaßnahme. Die Bundesregierung wird die 
Rechtsvorschriften zugunsten besonders umweltfreundlicher 
Verfahren wie dem ökologischen Landbau oder anderer be-
sonders nachhaltiger Verfahren der Landbewirtschaftung 
weiterentwickeln und die rechtliche und finanzielle Förde-
rung optimieren: 

 Ausbau der Förderung des Ökolandbaus,  

 Sicherstellung der notwendigen Fördergelder für die 

Umstellung in den Länderhaushalten und auf Bun-

desebene, 

 Umsetzung der Zukunftsstrategie Ökologischer Land-

bau, um zusätzliche Wachstumsimpulse entlang der 

gesamten Wertschöpfungsketten zu setzen (indirekte 

Förderung), 

 Verstetigung und Weiterentwicklung der Forschungs-

förderung des ökologischen Landbaus, z. B. in Form 

des BÖLN-Programm. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2020 – 2030 

Beteiligte BMEL 
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Weitere Folgen  
Wirtschaftliche Effekte 

Die wirtschaftliche Lage von Betrieben des ökologischen 
Landbaus ist ähnlich und in einigen Jahren besser als in 
konventionellen Vergleichsbetrieben (BMEL, 2019).  

Beschäftigungseffekte 

Gegenüber konventionellen Vergleichsbetrieben werden im 
ökologischen Landbau 0,2 bis 0,3 Arbeitskräfte je 100 Hek-
tar mehr beschäftigt  

Sozialverträglichkeit 

Die Ausweitung des ökologischen Landbaus erfolgt auf frei-
williger Basis und diese Form des Landbaus ist gesellschaft-
lich anerkannt. 

Versorgungssicherheit 

Die Ausweitung des ökologischen Landbaus führt zu Rück-
gängen in der Produktion von Ackerfrüchten, insbesondere 
Getreide. Für die Ausdehnung von 12 auf 20 Prozent Flä-
chenanteil werden Produktionsrückgänge von 4,5 Mio. t Ge-
treide p. a. geschätzt. 

Andere Umwelteffekte 

Der ökologische Landbau soll aufgrund seines Potenzials 
zur Bewältigung der Herausforderungen der N-Belastungen 
der Umwelt und der Erhaltung der Biodiversität gefördert 
werden. 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 

Aufgrund der geringeren Belastung mit Nitrat- und Pflanzen-
schutzmittelrückständen unterstützt diese Maßnahme den 
Verbraucherschutz, z. B. werden ökologisch erzeugte Pro-
dukte für Babynahrung bevorzugt verwendet.  

Weitere ökologische sowie soziale und wirtschaftliche Fol-

gewirkungen 

Die Ausdehnung des ökologischen Landbaus sollte primär 
zur Umsetzung der Umweltziele Biodiversität und Gewäs-
serschutz angestrebt werden. Im Klimaschutzgutachten wird 
eine pauschale Förderung des ökologischen Landbaus al-
lein aus Gründen des Klimaschutzes als nicht zielführend 
bewertet (Weingarten et al., 2016). 

Wechselwirkungen Die erzielbare Minderung kann nicht in voller Höhe zu den 
Wirkungen der Maßnahmen zur Senkung der N-Über-
schüsse addiert werden, da es zu einer Überlagerung der 
Wirkungen kommt.  
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3.4.5.4 Verringerung der Treibhausgasemissionen in der Tierhaltung  

Kurzbeschreibung In der Tierhaltung und Tierernährung wird die Bundesregie-
rung weiteres Einsparpotenzial realisieren. Neben For-
schung und Züchtung wird es auf die künftige Entwicklung 
der Tierbestände ankommen. Fördermaßnahmen sollen 
mehr im Hinblick auf das Tierwohl ausgerichtet werden 
(siehe auch der von der Bundesregierung vorgelegte Vor-
schlag für ein Tierwohlkennzeichen), unter Berücksichtigung 
der Umweltwirkungen und der Einsparungen von Emissio-
nen.  

 Insgesamt sollen die tierische Veredlung und die Flä-

chenbewirtschaftung stärker zusammenwachsen. Die 

Bundesregierung richtet ihre Förderung schrittweise 

darauf aus, dass die Tierhaltung in den Betrieben in 

einem Verhältnis von maximal zwei Großvieheinhei-

ten (GVE) je Hektar erfolgen soll, 

 Ausrichtung von Fördermaßnahmen auf Tierwohl, un-

ter Berücksichtigung der Umweltwirkungen und der 

Einsparungen von Emissionen, 

 Prüfung der Ausweitung des Tierwohllabels auf alle 

Produktionszweige und der EU-weiten Einführung ei-

nes einheitlichen Tierwohllabels, 

 Einführung einer Zielquote für Umstellungsraten pro 

Produktionszweig analog zum Ökolandbau (mind. 

Tierwohlstufe 2), 

 erhöhter Fördersatz bei Kopplung Tierwohl mit Klima-

schutz (z. B. rote Nitratgebiete, Moore, Ammoniakbe-

lastungsgebiete) in Verbindung mit verbesserten Hal-

tungsstandards (mehr Fläche pro Tier und Mindest-

weideanteil bei Wiederkäuern), 

 Fördermaßnahmen für die Erfassung und Bewertung 

von Futtermitteln aus der betrieblichen Erzeugung, 

des Futtermittelverbrauches sowie der Bedarfsermitt-

lung unter Berücksichtigung der Umweltwirkungen 

und der Vermeidung von Emissionen,  

 umfassende Kennzeichnung der Haltungsverfahren 

für alle tierischen Lebensmittel,  

 Erarbeitung einer Gesamtstrategie bis 2021 zur Ver-

ringerung der Emissionen aus der Tierhaltung,  

 Erarbeitung eines Leitbilds für die Nutztierhaltung un-

ter Berücksichtigung der Klimaziele des Pariser Über-

einkommens für das Jahr 2050,  
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 Entwicklung von verbindlichen Zielen - qualitative 

Tierwohl- und quantitative Umweltziele sowie ein 

Konzept zu deren Umsetzung (Instrumentenmix), 

 Integration der nationalen Nutztierhaltungsstrategie in 

die Gesamtstrategie zur Verringerung der Emissio-

nen aus der Tierhaltung, 

 Überarbeitung der bau- und planungsrechtlichen Vor-

gaben bei der Genehmigung von Neu- oder Ausbau 

von Tierhaltungs- und Biogasanlagen, verbindliche 

Kombination mit hohen Tierwohlstandards, 

 gasdichte Lagerung von unvergorenen Wirtschafts-

düngern, 

 Machbarkeitsprüfung einer gasdichten Lagerung von 

unvergorenen Wirtschaftsdüngern in Verbindung mit 

der Installation einer Gasfackel anhand von De-

monstrationsvorhaben / Pilotbetriebe und Einführung 

einer Umsetzung bei positiver Bewertung, 

 Einführung von ordnungsrechtlichen Auflagen zur 

gasdichten Lagerung von Wirtschaftsdüngern in gro-

ßen Tierhaltungsanlagen. 

Zur Unterstützung der oben genannten Maßnahmen sieht 
BMEL auf der Nachfrageseite die Förderung des nachhalti-
gen Konsums im Bereich der Ernährung vor. 

 Erarbeitung eines Masterplans zur Ernährung unter 

Berücksichtigung der Klimaziele des Pariser Überein-

kommens für das Jahr 2050, inklusive Forschung zu 

Ernährungsempfehlungen, 

 Verstetigung und Ausweitung von Bildung und Bera-

tung zu nachhaltiger und klimafreundlicher Ernährung 

(z. B. öffentliche Kantinen), 

 Qualitätsoffensive zur Vermarktung der Tierwohlpro-

dukte durch Information, Beratung, 

 Forschung zu und Entwicklung von Preisinstrumen-

ten zur Steuerung des Konsums (z. B. zur Etablie-

rung alternativer Eiweißquellen).  

Zeitraum der Um-
setzung 

2020 – 2030 

Beteiligte BMEL 
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Weitere Folgen  
Wirtschaftliche Effekte 

Insbesondere im Bereich der Futtermittelzusatzstoffe zur 
Minderung der Methanemissionen der Rinder können wirt-
schaftliche Effekte entstehen, wenn Unternehmen Innovatio-
nen und Patente auf den Markt bringen können, die dann im 
größeren Umfängen umgesetzt werden könnten. Allerdings 
ist dieses Potenzial derzeit schwer abschätzbar und die 
Wettbewerbssituation für die Produktentwickelung im euro-
päischen Kontext zu betrachten.  

Beschäftigungseffekte 

Beschäftigungseffekte sind nicht direkt abzuleiten. 

Sozialverträglichkeit 

Eine Verbesserung der Fütterungsverfahren, um einen Kli-
maschutz- und Umweltschutzbeitrag zu liefern bei gleichzei-
tiger Verbesserung der Tiergesundheit ist aus gesellschaftli-
cher Sicht unkritisch. Schwieriger abschätzbar sind Folgen 
aus Futtermittelzusätzen, um die Methanemissionen zu ver-
ringern. 

Versorgungssicherheit 

Die Versorgungssicherheit ist durch alle oben beschriebe-
nen Maßnahmen und Instrumente nicht beeinträchtigt. Viel-
mehr können die Maßnahmen zu einer Versorgungssicher-
heit beitragen, indem die Tiergesundheit verbessert wird, 
und somit Tiere weniger anfällig gegenüber Krankheiten 
werden.  

Andere Umwelteffekte 

Insbesondere bei einer effizienteren N-Fütterung und 
dadurch weniger N-Auswaschung sind positive Nebenef-
fekte beim Gewässerschutz, Luftreinhaltung und Biodiversi-
tät zu erwarten. 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind bisher 
nicht bekannt bzw. können in diesem Rahmen bezogen auf 
die Züchtung nicht abgeschätzt werden. Die allgemeine Ver-
besserung der Luftqualität hat positive Effekte auf die Ge-
sundheit. 

Wechselwirkungen Dieser Punkt kann erst auf Basis der Gesamtstrategie im 
Jahr 2021 anhand konkreter Maßnahmen beantwortet wer-
den. 

Die Maßnahme 3.4.5.2 zur Vergärung und weitgehend 
emissionsreduzierte Lagerung von Wirtschaftsdünger trägt 
ebenfalls zur Minderung der Emissionen aus der Tierhaltung 
bei. Potenzielle Verdrängungs- und Verlagerungseffekte 
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sind bei den produktspezifischen Maßnahmen nicht abseh-
bar und quantifizierbar.  

Einige Maßnahmen tragen zur Effizienzsteigerung in der 
Tierproduktion bei und werden bereits in vielen Betrieben 
auch ohne staatliche Förderung umgesetzt. Nachteilig ist, 
dass die Fütterung nur schwer systematisch zu erfassen ist, 
da viele Varianten mit graduellen Änderungen von Futter-
komponenten berücksichtigt werden müssen, die Futterqua-
litäten besonders in der Rinderernährung nicht vollständig 
bekannt sind (u. a. wegen stark schwankender Grundfutter-
qualitäten) und die Wirkung wesentlich vom täglichen Ma-
nagement in den Tierhaltungsbetrieben (z. B. Futterlage-
rung, -entnahme, -vorlage) abhängt. Die eingeschränkte 
Kontrollierbarkeit begrenzt die Umsetzbarkeit über politische 
Maßnahmen. Zu empfehlen ist daher eine Verstärkung der 
praxisnahen Forschung und der Beratung von Betrieben be-
züglich Futtermittelverwendung, ein Fokus in der Tierzüch-
tung auf Tiergesundheit sowie die Entwicklung verbesserter 
Stallhaltungsverfahren (siehe hier auch Maßnahme zur Am-
moniakvermeidung). Auch hier ist zu berücksichtigen, dass 
tiergerechte Verfahren mehr Emissionen verursachen kön-
nen. Ein Interessensausgleich muss erfolgen. 

3.4.5.5 Energieeffizienz in der Landwirtschaft 

Kurzbeschreibung 

 

Die in der Landwirtschaft und im Gartenbau eingesetzte 
Technik kann hinsichtlich ihres Energiebedarfs weiter ver-
bessert werden. Das Bundesprogramm für Energieeffizienz 
in Landwirtschaft und Gartenbau wird dafür fortgeführt und 
weiterentwickelt und der Einsatz erneuerbarer Energien ge-
fördert. 

Senkung der THG-Emissionen aus der stationären Nutzung 
durch Steigerung der Energieeffizienz und des Anteils er-
neuerbarer Energien für die Wärme-/ Kältebereitstellung 

 Fortführung und Ausweitung des BMEL Bundespro-

gramms zur Steigerung der Energieeffizienz inklusive 

der Umstellung auf regenerative Energien (z. B. Nut-

zung von Abwärme und Geothermie) in der Landwirt-

schaft und im Gartenbau,  

 regelmäßige Evaluierung des gesamten Bundespro-

gramms und bei Bedarf Anpassung des Finanzie-

rungsrahmens,  

 Verbesserung der Datengrundlage für die Berichter-

stattung des Energieverbrauchs aus der stationären 

Nutzung (direkte Erfassung der Energieverbräuche), 

 Steigerung der Effizienz von Biogasanlagen durch 

Reduzierung unkontrollierter Methanverluste durch 
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eine regelmäßige Leckage-Untersuchung und Einfüh-

rung einer Dokumentationspflicht bzgl. der Häufigkeit 

des Anspringens von Überdrucksicherungen, 

 Beratung landwirtschaftlicher Betriebe zur Nutzung 

von alternativen Förderprogrammen (KFW) im Ge-

bäudebereich, 

Senkung der THG-Emissionen aus der mobilen Nutzung  

 Etablierung einer Förderung mit zwei koppelbaren 

Programmen für die mobilen Kleinanlagen: 

a. Energieeffizienz im mobilen Bereich,  

b. Etablierung eines Förderprogramms zur Ei-

genstromversorgung aus regenerativen Ener-

gien in landwirtschaftlichen Betrieben (insbe-

sondere die Substitution standortgebundener 

Agrardieselnutzung durch regenerativen 

Strom); die Förderbedingungen sollen dabei 

dem EEG entsprechen; Anbaubiomasse wird 

nicht über das bestehende Maß hinaus geför-

dert, 

 Schulung und Beratung zum energieeffizienten Be-

trieb von schweren Landmaschinen und unterstüt-

zende Förderung zur Nutzung entsprechender Tech-

nik, 

 integrierte Energie- und Klimaberatung für Landwirt-

schaftliche Betriebe die alle Energieverbräuche ein-

schließlich des optimierten Betriebs von Biogasanla-

gen einbezieht und somit gezielt größte Potenziale 

adressiert. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2020 – 2030 mobile und stationäre Nutzung  

Beteiligte BMEL 

Weitere Folgen  Das Bundesprogramm wurde im Rahmen der Studie „Ermitt-
lung zusätzlicher Energieeinsparpotenziale und Effizienzre-
serven in der Landwirtschaft und im Gartenbau sowie Maß-
nahmen und Instrumente zu ihrer Erschließung“ von exter-
nen Projektnehmern evaluiert. Die Studie umfasste zwei Pa-
kete: 

1. Evaluierung und Entscheidungsunterstützung im Hinblick 
auf eine mögliche Fortführung des Bundesprogramms (Be-
arbeitung Dezember 2017–Mai 2018). 
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2. Aufzeigen des mittel- und langfristigen Anpassungsbe-
darfs von Landwirtschaft und Gartenbau im Bereich Ener-
gieeffizienz für den Klimaschutz (Bearbeitung  Juni 2018-
Februar 2019). 

Der Evaluationsbericht ist beim Projektträger Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) unter www.ble.de - 
Bundesprogramm zur Förderung von Maßnahmen zur Stei-
gerung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im 
Gartenbau-Publikationen - veröffentlicht. 

Seit Mai 2019 liegt im Entwurf die Folgenabschätzung für 
Maßnahmenoptionen im Bereich Landwirtschaft und land-
wirtschaftliche Landnutzung, Forstwirtschaft und Holznut-
zung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 des Thü-
nen-Instituts vor. 

Wirtschaftliche Effekte 

Die Hebelwirkung des Bundesprogramms ist beachtlich. Mit 
Stand 24. April 2019 bewirken die beantragte Zuwendungen 
in Höhe von 119 Millionen Euro investive Ausgaben in Höhe 
von 422 Millionen Euro in der Landwirtschaft und im Garten-
bau.  

Sozialverträglichkeit 

Die Investitionen sichern zugleich Arbeitsplätze und die 
Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher und gartenbauli-
cher Betriebe. Für Maßnahmen zur Energieeinsparung gibt 
es hohe Akzeptanz. 

Versorgungssicherheit 

Die Steigerung der Energieeffizienz verringert einzelbetrieb-
liche Risiken gegenüber marktbedingten Energiepreissteige-
rungen und möglichen Verknappungen, insbesondere bei 
Heizstoffen. 

Andere Umwelteffekte. 

Energieeinsparungen können zur Luftreinhaltung sowie zur 
Minderung des Flächendrucks beitragen. 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 

Es sind ggf. positive Auswirkungen von technologischen 
Einzellösungen zu erwarten, z. B. für Arbeitsplätze in gleich-
mäßiger temperierten Gewächshäusern oder verbesserter 
Arbeitswirtschaft und Arbeitszeiten durch automatische 
Melksystemen. 

Wechselwirkungen Mit den einzelnen Komponenten des Bundesprogramms 
Energieeffizienz in Landwirtschaft und Gartenbau sind die 
Energieeffizienz-Fördergrundsätze und die Förderpro-
gramme für die gewerbliche Wirtschaft von BMWi und BMU 
inhaltlich so weit wie möglich kongruent auf Landwirtschaft 
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und Gartenbau übertragen worden, ergänzt um sektorspezi-
fische Elemente. Damit werden die gewerbliche Wirtschaft 
sowie Landwirtschaft und Gartenbau in der jeweiligen Zu-
ständigkeit abgedeckt. 

Ggf. Wechselwirkung des Förderprogramms zur Umstellung 
auf erneuerbare Energien mit EEG oder KWKG. 

3.4.6 Sonstige Maßnahmen 

Beschreibung des Sektors 

Die sonstigen Treibhausgas-Emissionen in Form von Methan (CH4) stammen zu fast 
80 Prozent aus der Abfalldeponierung. Für weitere jeweils 8-10 Prozent sind die bio-
logische Behandlung fester Abfälle sowie die Abwasserbehandlung die Quellen.  

Der Sektor „Sonstige“ umfasst alle Emissionen der Quellgruppen der Kategorien 
CRF 5 und CRF 6 gemäß der UNFCCC Berichterstattung. Das bedeutet, dass davon 
bisher nur (a) Deponien, (b) biogene Behandlung von Abfällen, (c) Müllverbrennung, 
(d) Abwasserbehandlung und (e) andere (mechanisch-biologische Müllbehandlung 
und Feuer) gemäß den nationalen Treibhausgasinventaren (UBA, 2019b und Öko-
Institut, 2018)) umfasst sind. Konkret entstehen hier folgende Treibhausgase und 
Vorläufergase: CO2, CH4, N2O, NOX, CO, NWVOC und SO2. 

Emissionsentwicklung inkl. Annahmen zur und Bedingungen für Referenzentwicklung 

Das gesetzliche Deponierungsverbot von Siedlungsabfällen verhindert, dass die 
Emissionen steigen.  

Gemäß dem Nationalen Treibhausgasinventar fielen im Jahr 2017 insgesamt 10,2 
Mio. t CO2-Äq. in der Kategorie Abfallwirtschaft und Sonstige an. Hierbei stammt mit 
79,3 Prozent der Großteil der Emissionen aus der Entgasung von Abfalldeponien. 
Weitere 10,1 Prozent entstanden bei der biologischen Behandlung von festen Abfäl-
len und 9,9 Prozent bei der Abwasserbehandlung und ein sehr kleiner Teil in der Ka-
tegorie „Sonstige“. Im Jahr 1990 betrugen die Emissionen im Sektor Abfallwirtschaft 
und Sonstige noch 38,4 Mio. t CO2-Äq. und sind dementsprechend bereits deutlich 
gesunken. Gemäß der Zeitnahschätzung sank der Beitrag des Sektors in 2018 er-
neut und macht mit 9,6 Mio. t CO2-Äq. nur noch rund 1 Prozent der gesamten Treib-
hausgasemissionen in Deutschland aus. 

In der Projektion enthaltene „Sowieso“-Maßnahmen 

Im Deponiebereich ist insgesamt das Minderungspotenzial aufgrund der erfolgrei-
chen Politik im Bereich Kreislaufwirtschaft in der Vergangenheit relativ begrenzt. Im 
Jahr 1990 waren die Emissionen im Sektor Abfallwirtschaft und Sonstige noch fast 
viermal so hoch wie heute (38,4 Mio. t CO2-Äq. (UBA 2018)). Die positive Entwick-
lung ist im Wesentlichen auf die verpflichtende Umsetzung technischer Maßnahmen 
auf Deponien (TA Siedlungsabfall) ab 1993, die Einführung der getrennten Samm-
lung von Siedlungsabfällen (Kreislaufwirtschaft – Abfallgesetz) im Jahr 1996 und das 
Deponierungsverbot organisch abbaubarer Abfälle im Jahr 2005 zurückzuführen.  
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Die mittelfristige Minderungswirkung dieser Maßnahmen ist im Referenzszenario (Mit 
Maßnahmen Szenario (MMS)) des Projektionsberichts (2019) bereits enthalten. Au-
ßerdem wird im Referenzszenario von der weiterlaufenden Umsetzung des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes sowie den Regelungen der Deponieverordnung, der Gewerbeab-
fallverordnung und der Verpackungsverordnung bzw. des Verpackungsgesetzes von 
2017 ausgegangen.  

Darüber hinaus wird von der Förderung der Deponiebelüftung in kleinem Umfang 
ausgegangen. Die Deponiebelüftung wird seit 2013 durch die Nationale Klimaschutz-
initiative (NKI) mit der Kommunalrichtlinie gefördert. Hierdurch konnten bereits 47 be-
antragte Projekte genehmigt werden. Mit der Programmlaufzeit der aktuellen NKI-
Kommunalrichtlinie ist die Möglichkeit, weitere Projekte zu fördern, bis Ende 2022 ge-
sichert. Im MMS-Szenario des Projektionsberichts wird unterstellt, dass die letzten 
Belüftungsmaßnahmen 2022 genehmigt werden. Hier wird von einer Fortführung der 
Förderung im derzeitigen Umfang bis 2030 ausgegangen. 

Beschlüsse seit 31.8.2018, die Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen des 

Sektors haben werden 

Künftig sollen auch Belüftungsprojekte größerer Deponien oder Deponieabschnitte 
im Rahmen der Fördermöglichkeiten kommunaler Klimaschutz-Modellprojekte umge-
setzt werden. Dies ermöglicht eine deutlich höhere Gesamtfördersumme im Ver-
gleich zur Förderung über die NKI. Ziel hierbei ist es, die Belüftung von Deponien mit 
einem Einsparpotential von jeweils circa 50.000 t. CO2-Äq. pro Jahr zu unterstützen. 
Dabei erscheint die Belüftung von jährlich zusätzlich vier solcher Deponien in den 
Jahren 2021 bis 2026 realistisch, was dann ab 2025 zu einer zusätzlichen jährlichen 
Minderung um von 1,2 Mio. t CO2-Äq. führen könnte. Die Einsparung wird umso ein-
facher und sicherer erreicht, je größer das Emissionsreduktionspotential der geför-
derten Einzelprojekte ist (Maßnahme 55). 

Seit 01. Juli 2019 fördert das BMU im Rahmen der Kommunalrichtlinie über die Be-
lüftung von Altdeponien hinaus auch die optimierte Sammlung der Gase auf Depo-
nien. Angestrebt wird die Umsetzung von sieben Projekten pro Jahr mit jeweils min-
destens zehn Gasbrunnen, was einer zusätzlichen Minderung der Emissionen von 
jährlich rund 0,025 Mio. t CO2-Äq. entspricht und bis 2030 zu einer Minderung von 
0,27 Mio. t CO2-Äq. führen würde. Gefördert werden sollen die Verbesserung beste-
hender Gasfassungen um mindestens 25 Prozent oder auf insgesamt 60 Prozent. 

Unterstützt werden diese Maßnahmen durch eine Selbstverpflichtung der in der Inte-
ressengemeinschaft deutscher Deponiebetreiber (InwesD) organisierten Deponiebe-
treiber, bis 2027 mindestens 1 Mio. t CO2-Äq. durch die genannten Maßnahmen ein-
zusparen. Erste Maßnahmen sollen bereits 2019 begonnen werden. 

Herausforderung und Ziel 

In Deutschland werden Abfälle auf einem sehr hohen Niveau getrennt erfasst, wie-
derverwendet, stofflich verwertet oder energetisch genutzt. Seit 2005 ist die Deponie-
rung biologisch abbaubarer Abfälle in Deutschland nicht mehr zulässig. Die vor die-
ser Zeit abgelagerten Abfälle bilden bei ihrer Zersetzung Methan. In der Regel wird 
das gebildete Gas nicht vollständig von den Deponiebetreibern gesammelt, ein Teil 
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entweicht diffus in die Atmosphäre. Methan ist aufgrund seines hohen Treibhaus-
gaspotentials (Faktor 25 verglichen mit CO2) ein sehr wirksames Treibhausgas. 

Potentiale zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen aus dem Abfallsektor lie-
gen in der aeroben Stabilisierung von Deponien durch Belüftung und in der optimier-
ten Deponiegasfassung. Durch ersteres kann die Methanbildung deutlich reduziert 
werden, durch letzteres wird weniger gebildetes Gases in die Atmosphäre entwei-
chen.  

Wer sind die handelnden Personen, wen erreichen die einzelnen Maßnahmen? 

Handelnde Personen sind vor allem die Betreiberinnen und Betreiber von Abfalldepo-
nien sowie Abfall- und Abwasserentsorger. 

Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen erreichen in erster Linie 
die Betreiber sowie – soweit hier Kosten anfallen – über den Preis die Bürgerinnen 
und Bürger und Wirtschaftsbetriebe.  

Die Betreiber von Deponien für Siedlungsabfälle in Deutschland, zum großen Teil 
vertreten durch die InwesD (Interessenverband deutscher Deponiebetreiber). 

3.4.6.1 Förderprogramm zur Ausweitung der Deponiebelüftung und Optimierung der 

Gasfassung 

Kurzbeschreibung Kernmaßnahmen im Bereich der Sonstigen Emissionen, die 
auf den weit überwiegenden Anteil der hierauf entfallenden 
Emissionen fokussieren, sind die Deponiebelüftung, 
wodurch ansonsten entstehendes Methan in auf biogenen 
Kohlenstoff basierendes Kohlendioxid und damit treibhaus-
gasneutral umgewandelt wird und die Optimierung der Gas-
fassung. 

Zeitraum der Um-
setzung 

Die Maßnahme wurde bereits begonnen (letzte Anpassung 
Kommunalrichtlinie zum 01.07.2019). Laufzeit des Förder-
programms bis maximal zum 31.12.2025. Eine Bewilligung 
ist nach Inkrafttreten der ordnungsrechtlichen Maßnahme 
zum 01.01.2027 nicht mehr möglich. Es ist ein Zeitraum von 
rund einem Jahr für Antragstellung und Bewilligung einzu-
planen. 

Beteiligte BMU 

Deponiebetreiber 

Weitere Folgen Ein positiver Nebeneffekt der Deponiebelüftung wäre, dass 
die Stoffumsetzung in Abfalldeponien auf wenige Jahre ver-
kürzt wird. Damit verringert sich der Aufwand für die Nach-
sorge und die Abdeckung einer Deponie. Als positiver Ne-
beneffekt wird auch die Grundwassergefährdung durch Alt-
deponien entschärft. 
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Folgenabschätzung Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit (2019). Projektionsbericht 2019 für Deutschland 
gemäß Verordnung (EU) Nr. 525/2013. 

Öko-Institut e.V. (2018). Folgenabschätzung zu den ökologi-
schen, sozialen und wirtschaftlichen Folgewirkungen der 
Sektorziele für 2030 des Klimaschutzplans 2050 der Bun-
desregierung. Endbericht. (Öko-Institut e.V., Fraunhofer ISI, 
Prognos, M-Five, IREES, FiBL). 

Wechselwirkungen Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen 
bekannt. 

3.4.7 Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft 

Einleitung 

Die insbesondere in Wäldern und Mooren, aber auch allgemein in Böden gespeicher-
ten Kohlenstoffvorräte vor Freisetzung durch die menschliche Nutzung zu schützen 
und die weitere Einbindung von Kohlenstoff durch natürliche Senken zu fördern, sind 
zentrale Anliegen für einen wirksamen Klimaschutz. Der Sektor Landnutzung, Land-
nutzungsänderung und Forstwirtschaft ist derzeit der einzige Sektor, in dem mehr 
Treibhausgase (THG) eingebunden als freigesetzt werden. Nach Definition des Kli-
maschutzplans 2050 sind dem Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderungen und 
Forstwirtschaft alle THG-Emissionen aus dem „Common Reporting Format“ - Sektor 
5 (CRF-Sektor 5, LULUCF) zuzuordnen.  

Beschreibung des Sektors 

Im Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) wer-
den die THG-Emissionen zusammengefasst, die der Nutzung einer Fläche oder der 
Änderung dieser Flächennutzung zugerechnet werden. Hierunter fallen insbesondere 
die durch die Bewirtschaftung des Waldes abgegebenen oder eingebundenen Treib-
hausgase (einschließlich der in Holzprodukten gespeicherten THG), die CO2-Emissi-
onen aus und Einbindungen in landwirtschaftlich genutzten Böden sowie die Emissi-
onen oder Einbindungen, die bei der Änderung von Flächennutzungen auftreten. Be-
reits im Klimaschutzplan 2050 ist festgehalten, dass die Netto-Senke, die der Sektor 
durch die große Speicherfähigkeit des Waldes derzeit insgesamt darstellt, mit weite-
ren Maßnahmen gesichert werden soll.  

Maßnahmen im LULUCF-Sektor adressieren die Umwandlung von Grünland in 
Ackerland, landwirtschaftliche Flächen auf organischen Böden (Moorstandorte) und 
den Erhalt von Wald als Senke. Sie müssen mit wirksamen Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Flächenverbrauchs für Siedlungs- und Verkehrszwecke einhergehen. Die 
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie enthält das Ziel, den Anstieg der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche (Flächenverbrauch) in Deutschland von heute im Durchschnitt noch 
58 ha pro Tag bis spätestens 2030 auf unter 30 ha pro Tag zu reduzieren. Gemäß 
dem Klimaschutzplan der Bundesregierung soll bis 2050 das Ziel einer Flächenkreis-
laufwirtschaft (Flächenverbrauch Netto-Null) erreicht werden. 
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Die Treibhausgasemissionen und die Einbindungen von Treibhausgasen aus Land-
nutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft werden im Zeitraum 2021 bis 
2030 in den Klimaschutzrahmen der EU einbezogen. Die Verordnung (EU) 2018/841 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die Einbezie-
hung der Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen aus Landnutzung, Land-
nutzungsänderungen und Forstwirtschaft in den Rahmen für die Klima- und Energie-
politik bis 2030 (EU-LULUCF-Verordnung) legt fest, wie Emissionen und Senken 
(das heißt CO2-Einbindungen) für Wälder und Böden verbucht werden und etabliert 
das Ziel, die Treibhausgasbilanz des Sektors zu erhalten oder zu verbessern. Da der 
Landnutzungssektor natürlichen Schwankungen unterliegt, wird die Treibhausgasbi-
lanz mithilfe komplexer Anrechnungsregeln ermittelt und nicht unmittelbar auf die EU-
Klimaschutzziele angerechnet. 

Jeder EU-Mitgliedstaat vergleicht die reale CO2-Einbindung von Wäldern und Böden 
mit in der Verordnung definierten Vergleichsmaßstäben. Eine Abnahme der CO2-Ein-
bindung gegenüber dem Vergleichsmaßstab resultiert in Lastschriften, eine Zunahme 
in Gutschriften. Für die Klimaschutzleistung von Böden und Feuchtgebieten wird die 
Treibhausgasbilanz mit dem Zeitraum 2005 bis 2009 verglichen. Aufforstung und 
Entwaldung werden brutto angerechnet – das heißt, die gesamte Klimawirkung wird 
als Gut- oder Lastschrift verbucht. Für den bewirtschafteten Wald legt jeder Mitglied-
staat einen Referenzwert vor, der auf der dokumentierten Waldbewirtschaftung im 
Zeitraum 2000 bis 2009 basiert und Schwankungen berücksichtigt, die durch die Al-
tersstruktur des Waldes bedingt sind. Für den Zeitraum von 2021 bis 2025 haben die 
Mitgliedstaaten die Entwürfe ihrer nationalen Anrechnungspläne für die Forstwirt-
schaft sowie den Waldreferenzwert bei der Europäischen Kommission hinterlegt. Die 
Mitgliedstaaten finalisieren die Referenzwerte bis Ende 2019. 

Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass sie im Saldo keine Lastschriften ver-
buchen. Ein Überschuss an Lastschriften muss durch zusätzlichen Klimaschutz in-
nerhalb des Landnutzungssektors oder in den anderen Sektoren außerhalb des 
Emissionshandels ausgeglichen werden. Im Fall von Gutschriften dürfen diese in be-
grenztem Umfang in die Sektoren übertragen werden, die der Verordnung (EU) 
2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Festle-
gung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemis-
sionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks 
Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris (EU-Klimaschutz-
verordnung) unterliegen. 

Emissionsentwicklung inkl. Annahmen zur und Bedingungen für Referenzentwicklung 

Im Jahr 2017 war der Sektor insgesamt eine Senke; es wurden über alle Bereiche 
des Sektors im Saldo 15,1 Mio. t CO2-Äq. eingebunden. Dazu trugen vor allem die 
Wälder bei, die 57,6 Mio. t CO2-Äq. speicherten. Auch in Holzprodukten konnten 
3,0 Mio. t CO2-Äq. festgelegt werden. Dem gegenüber standen die Treibhausgas-
quellen aus Ackerland mit 15,1 Mio. t CO2-Äq., aus Feuchtgebieten 22,5 Mio. t CO2-
Äq. sowie aus Grünland 4,0 Mio. t CO2-Äq. und Siedlungen 3,7 Mio. t CO2-Äq. Der 
größte Teil dieser Emissionen stammt aus der Entwässerung von organischen Böden 
zur landwirtschaftlichen Nutzung. 
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In Bezug auf Waldbewirtschaftung und den Holzproduktespeicher wird auf Basis der 
aktuellen, am Thünen-Institut vorliegenden Daten und Berechnungen analysiert, in-
wieweit Wald und Holzprodukte in Deutschland weiterhin eine Kohlenstoffsenke blei-
ben. Für diese Berechnungen wird angenommen, dass sich die rechtlichen Rahmen-
bedingungen für die nachhaltige Waldnutzung nicht ändern. Dabei wird entsprechend 
der durch IPCC 2013 beschriebenen Methodik unterstellt, dass sich die Nutzungs-
struktur bei den Holzprodukten nicht ändert 

In der Projektion enthaltene „Sowieso“-Maßnahmen (Mit-Maßnahmen-Szenario des 

Projektionsberichtes 2019) 

 Begrenzung der Nutzung neuer Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke bis 

2030 auf unter 30 Hektar pro Tag. 

 Die Grünlanderhaltung im Rahmen der Greening-Auflagen der GAP wird in 

Deutschland besonders anspruchsvoll umgesetzt. Nach der bis zum Jahr 2020 

geltenden Regelung müssen Betriebe, die Direktzahlungen erhalten und den 

Greening-Auflagen unterliegen, vor einer Umwandlung von Dauergrünland in 

Ackerland eine behördliche Genehmigung einholen und darüber hinaus eine 

gleich große Ersatzfläche nachweisen, auf der neues Dauergrünland etabliert 

werden muss. Die Erhaltung des Dauergrünlands wird zudem durch neue Rege-

lungen einer Reihe von Bundesländern unterstützt. Wie die Flächennutzungssta-

tistik zeigt, ist der Rückgang der Dauergrünlandfläche nach 2010 zum Erliegen 

gekommen. Diese Regelung gilt zunächst bis 2020. 

 Der Schutz von Moorböden ist eine weitere Maßnahme im Aktionsprogramm Kli-

maschutz 2020 und im Klimaschutzplan 2050. Alle moorreichen Länder haben 

Moorschutzprogramme aufgestellt und fördern Moorschutzprojekte mit Finanzie-

rungen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des länd-

lichen Raumes (ELER) und aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwick-

lung (EFRE), z. T. untersetzt mit konkreten flächenbezogenen Zielen. Die Umset-

zung von Moorschutzprojekten durch die Länder wird daher als Maßnahme des 

Mit-Maßnahmen-Szenarios abgebildet. Die Abschätzung der Wirkungen erfolgt 

auf Basis einer Fortschreibung der in der aktuellen Finanzierungsperiode für den 

Moorschutz verfügbaren Budgets und der Kosten und Flächenumfänge bereits 

umgesetzter Projekte.  

Herausforderung und Ziel 

Das Thünen-Institut hat für den Projektionsbericht 2019 mit Hilfe des WEHAM-Sze-
narios errechnet, wie sich der Sektor zukünftig entwickeln könnte. Aufgrund der Ver-
schiebung der Altersstruktur der Waldbestände und veränderte Holznutzung sinkt die 
Kohlenstofffestlegung bis 2020 um etwa 80 Prozent auf 11,8 Mio. t CO2-Äq. Die an-
deren Bereiche verändern sich hingegen nur wenig. So wird der Sektor ohne zusätz-
liche Maßnahmen im Jahr 2020 voraussichtlich zu einer Quelle von Treibhausgasen 
in Höhe von 29,6 Mio. t CO2-Äq. Laut Projektion steigt die Festlegung von Treibhaus-
gasen im Wald anschließend wieder an, jedoch nicht so hoch, dass der Sektor insge-
samt wieder zu einer Senke wird. Für das Jahr 2025 werden Treibhausgasemissio-
nen in Höhe von 11,2 Mio. t CO2-Äq. und für das Jahr 2035 18,8 Mio. t CO2-Äq. er-
wartet. 
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Es sind daher wirkungsvolle Maßnahmen erforderlich, um den Sektor als Senke zu 
sichern und das Ziel der EU-LULUCF-Verordnung einzuhalten. Besondere Heraus-
forderungen bestehen durch die anhaltend hohen CO2-Emissionen aus entwässerten 
Moorböden sowie durch die aufgrund der Altersstruktur und der wenig klimaresilien-
ten Nadelbaumbestände sinkenden Kohlenstofffestlegung in Wäldern. Gleichzeitig 
besteht gerade in diesen Bereichen das Potenzial, durch eine Veränderung der Be-
wirtschaftungsweisen erhebliche Treibhausgasminderungen und zusätzliche Spei-
cherung von THG zu erreichen. Hierzu bieten sich insbesondere ein angepasstes 
Wasserstandmanagement für Moorböden und eine an den Klimawandel angepasste 
Waldbewirtschaftung an. 

Gemäß Projektionsbericht gehen die Emissionen aus Ackerland unter der Annahme, 
dass es ab dem Jahr 2016 zu keinen relevanten Umwandlungen von Grünland in 
Ackerland mehr kommt, bis 2035 deutlich zurück. Die durch die modellierte Vorrats-
veränderung im Wald veränderten THG-Emissionen übertreffen alle maßnahmenbe-
dingten Änderungen in den anderen Sektoren im Mit-Maßnahmen-Szenario. 

Wer sind die handelnden Personen in der Land- und Forstwirtschaft, wen erreichen 

die einzelnen Maßnahmen? 

Für einen erfolgreichen Klimaschutz in diesem Sektor ist es wichtig, dass die Umset-
zung der Maßnahmen gemeinsam mit der Land- und Forstwirtschaft entwickelt wird 
und die besonderen Leistungen und Herausforderungen dieses Sektors anerkannt 
werden. Land- und Forstwirtschaft sind nicht nur wichtige Partner im Klimaschutz, sie 
sind auch wesentliche Betroffene von den Auswirkungen des Klimawandels. Aus ei-
nem gemeinsamen Verständnis der engen Zusammenhänge zwischen Klimaschutz 
und Klimaanpassung in Land- und Forstwirtschaft kann ein starker Beitrag des Sek-
tors zur Erreichung der Klimaziele resultieren. Wichtige Partner zur Umsetzung der 
Maßnahmen sind auch die Länder, z. B. über die landwirtschaftliche Beratung. Wich-
tige Beiträge liefern ferner Wissenschaft und Forschung (vgl. Kapitel 3.5.3). 

3.4.7.1 Humuserhalt und -aufbau im Ackerland 

Kurzbeschreibung Wir müssen das Kohlenstoffspeicherpotenzial der Böden 
verstärkt aktivieren. Maßnahmen zur Kohlenstoffanreiche-
rung sollen u. a. in der Ackerbaustrategie berücksichtigt 
werden, die aktuell erarbeitet wird. Der Ausbau des ökologi-
schen Landbaus trägt ebenfalls zur Kohlenstoffanreicherung 
bei. Auch die Anpflanzung z. B. von Hecken, Knicks und Al-
leen tragen zum Humusaufbau bei. 

Forststreifen auf landwirtschaftlichen Flächen verbessern 
die Bodenqualität und reduzieren die CO2- und Schadstoff-
belastung. Deshalb unterstützt die Bundesregierung die An-
pflanzung von Hecken, Knicks und Alleen zum Beispiel mit 
Obstbäumen vor allem an den Feldrändern. 

Über mögliche rechtliche Vorgaben im Rahmen der guten 
fachlichen Praxis werden wir nach Auswertung der zweiten 
Bodenzustandserhebung des Thünen-Instituts Mitte der 20er 
Jahre entscheiden. 
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Folgende Maßnahmen sollen Humusaufbau und seinen Er-
halt fördern: 

 Förderung von Fruchtfolgevorgaben für die Humusmeh-

rung sowie für eine humuserhaltende Bewirtschaftung in 

Betrieben, die bereits nachhaltigen Humusaufbau be-

trieben haben und einen hohen Humusanteil auf ihren 

Flächen erreicht haben und diesen mindestens beibe-

halten,  

 Ausbau der Förderung zur Anlage von Gehölzstreifen, 

Feldgehölzen, Hecken, Knicks und Alleen, z. B. mit 

Obstbäumen, vor allem an Feldrändern, sowie von Ag-

roforstsystemen, 

 freiwillige Zertifizierung im Rahmen betrieblicher Audits 

von humusmehrenden Bewirtschaftungsmaßnahmen 

und entsprechende Förderung: Für die Durchführung 

der Maßnahme und die Einhaltung bestimmter Auflagen 

erhalten Landwirte, die sich zu einer dauerhaften hu-

muserhaltenden Bewirtschaftung verpflichten jährlich 

eine Basiszahlung, die eine Anreizkomponente enthält, 

 Entwicklung von Beratungswerkzeugen für die landwirt-

schaftliche Praxis zur schlaggenauen Bestimmung der 

Bodenkohlenstoffgehalte. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2020 – 2030, dauerhaft 

Beteiligte BMEL, BMU 

Weitere Folgen  
Wirtschaftliche Effekte 

Dem Mehraufwand für den Humuserhalt und -aufbau steht 
die damit einhergehende Verbesserung der Bodenfruchtbar-
keit gegenüber.  

Beschäftigungseffekte 

Es ist von keinen relevanten Änderungen im Arbeitsbedarf 
auszugehen. 

Sozialverträglichkeit 

Die Erhaltung und Steigerung der Bodenfruchtbarkeit findet 
in der landwirtschaftlichen Praxis und in der Öffentlichkeit 
hohe Akzeptanz. Negative Auswirkungen auf die Agrarstruk-
tur sind nicht zu erwarten. 
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Versorgungssicherheit 

Böden mit hohen und stabilen Humusgehalten zeichnen 
sich durch eine höhere Ertragsstabilität aus und leisten so-
mit einen Beitrag zur Sicherung der landwirtschaftlichen 
Produktion. Dies ist insbesondere relevant im Zusammen-
hang mit zu erwartenden Klimaveränderungen.  

Andere Umwelteffekte 

Durch die Maßnahmen treten überwiegend positive Effekte 
auf Gewässer, Boden und Biodiversität auf, vorausgesetzt, 
dass sie sachgerecht umgesetzt werden. Zur Vermeidung 
von nachteiligen Effekten auf Luft und Wasser muss Hu-
muserhalt und -aufbau im Rahmen einer effizienten und ver-
lustarmen Nährstoffversorgung der Bestände erfolgen. 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 

k. A. 

Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen, Sektoren, glo-
bale und Leakage-Effekte. 

Der Humuserhalt und -aufbau begünstigt Bewirtschaftungs-
formen, bei denen der in Pflanzenmaterial gebundene Koh-
lenstoff möglichst im landwirtschaftlichen Kreislauf beibehal-
ten wird. Eine Mindestanforderung an den Humuserhalt ist 
aber auch unabdingbar für die Erhaltung der Bodenfrucht-
barkeit. Eine energetische Verwertung von Pflanzenmaterial 
in der Biogasproduktion ist mit Humuserhalt und -aufbau 
vereinbar, wenn die Humusreproduktion der Ausgangsstoffe 
durch diese „Vornutzung“ nicht wesentlich verringert wird. 
Dies ist nach neueren Erkenntnissen möglich.  

Fazit 

Im Hinblick auf die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und als 
Vorsorgemaßnahme gegen den Klimawandel ist die Hu-
muserhaltung und - wo dies möglich und sinnvoll ist - die 
Steigerung der Humusgehalte zu unterstützen. Gefördert 
werden sollten vor allem Bildung und Beratung, um die Bo-
denpflege im Eigeninteresse der Flächenbewirtschafter zu 
stärken. Dazu gehören auch Innovationsnetzwerke zur Er-
probung und Wirkungsabschätzung für Maßnahmen zur Hu-
musanreicherung und zum dauerhafteren Einbau in den Bo-
den. Als flächenbezogen geförderte Maßnahmen sind Zwi-
schenfruchtanbau, Agroforstsysteme und ökologischer 
Landbau zu nennen. 

Wechselwirkungen Maßnahmen zur Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und zum 
Humuserhalt und -aufbau haben zahlreiche positive Umwelt-
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wirkungen, insbesondere hinsichtlich des Schutzes der Bio-
diversität aber auch hinsichtlich Nährstoffretention und Was-
serhaushalt. Überschneidungen bestehen zur Förderung 
des ökologischen Landbaus (vgl. 3.4.5.3). Für den Gewäs-
serschutz ergeben sich möglicherweise ansteigende Risiken 
einer Nährstoffmobilisierung aus dem Bodenhumus. 

Hier könnten Forschung und Entwicklung noch stärker an-
setzen, z. B. mit Fragestellungen wie der Humusabbau ver-
ringert werden kann, wie organische Stoffe behandelt wer-
den können, um weniger für den mikrobiellen Abbau zu-
gänglich zu sein und wie die humusabbauende Wirkung von 
stickstoffhaltigen Düngemitteln verringert werden kann. 

3.4.7.2 Erhalt von Dauergrünland 

Kurzbeschreibung Auch in Grünland sind hohe Kohlenstoffvorräte gespeichert. 
Der Erhalt von Dauergrünland ist daher ebenfalls eine wich-
tige Klimaschutzmaßnahme, die im Rahmen der Gemeinsa-
men Agrarpolitik (GAP) gefördert wird. Wir wollen Regelun-
gen zum Grünlanderhalt fortführen und eine Grünlandstrate-
gie zur Sicherung und Stärkung einer dauerhaften Grün-
landnutzung entwickeln. 

 BMEL wird sich im Rahmen der Verhandlungen zur Ge-

meinsamen Agrarpolitik nach 2020 dafür einsetzen, 

dass auch zukünftig Regelungen für den Erhalt von 

Dauergrünland beibehalten werden.  

 Mit Blick auf die nationale Umsetzung werden verbindli-

che und möglichst langfristig wirksame Regelungen 

zum Dauergrünlanderhalt angestrebt (GLÖZ-Standard), 

insbesondere durch eine Weiterentwicklung der bisheri-

gen Greeningkomponente im Rahmen der Konditionali-

tät und Ökoregelungen der GAP nach 2020, geeignete 

Stichtagsregelung in der Vergangenheit, etc. 

 Ambitionierte und klimazielorientierte nationale Umset-

zung des o. g. GLÖZ-Standards im Rahmen der Nach-

folgeregelung der Agrarzahlungen-Verpflichtungen-Ver-

ordnung (hier u. a. Genehmigungsvorbehalt von Grün-

landumwandlung und Grünlandumbruch verbunden mit 

einer Pflicht zur Wiederanlage von Grünland). 

 Fortführung und Verbesserung einzelflächenbezogener 

und betriebsspezifischer Fördermaßnahmen im Rah-

men der 2. Säule der GAP, mit denen u. a. eine gerin-

gere N-Düngung, geringere Bodenbearbeitung sowie 

eine umbruchlose Narbenerneuerung abgedeckt wer-
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den; Fortführung der Agrarumweltmaßnahmen zur För-

derung extensiver und Naturschutz-orientierter Formen 

der Grünlandnutzung sowie der Ausgleichszulage für 

benachteiligte Gebiete im Rahmen der 2. Säule der 

GAP, machen die Erhaltung des Dauergrünlands wirt-

schaftlich attraktiver und unterstützen so die Erhaltungs-

auflagen. 

 BMEL erarbeitet zudem eine Grünlandstrategie. Darin 

sollen die Bedeutung des Grünlandes beschrieben, In-

teressenkonflikte aufgezeigt und konkrete Handlungsfel-

der auf Bundesebene zur Sicherung und Stärkung einer 

dauerhaften Grünlandnutzung in Deutschland benannt 

werden. Denn die Nutzung stellt eine Vielzahl der ge-

sellschaftlichen Leistungen des Grünlandes sicher.  

 Wissenschaftliche Evaluierung der agrar- und umwelt-

politischen Rahmenbedingungen hinsichtlich ihres Ein-

flusses auf das Grünland und dessen Funktionen, um 

eine Politikfolgenabschätzung durchzuführen und gege-

benenfalls weitere Anpassungen vorzuschlagen. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2020 – 2030, dauerhaft 

Beteiligte BMEL  

Weitere Folgen  
Wirtschaftliche Effekte 

Grünland hat regional sehr unterschiedlich einen geringeren 
Wert als Ackerland. Wenn lediglich der Grünlandanteil erhal-
ten wird, entstehen insgesamt keine Kosten und im Einzel-
fall Gewinne oder Verluste in einer Größenordnung von min-
destens 150 Euro pro ha. 

Beschäftigungseffekte 

k. A. 

Sozialverträglichkeit 

Bei abnehmender Wirtschaftlichkeit und eingeschränkten 
Verwertungsmöglichkeiten für die Dauergrünlandnutzung 
dürften die Erhaltungsauflagen für das Dauergrünland bei 
den betroffenen Landwirten zunehmend auf Akzeptanzprob-
leme stoßen.  

Versorgungssicherheit 

Die Erhaltung der Produktionsfläche und insbesondere der 
Ackerfläche ist eine wichtige Grundlage für die Versorgung 
mit Nahrungsmitteln. In der Vergangenheit ist langfristig 
mehr Ackerland als Grünland durch neue Verkehrs- und 
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Siedlungsfläche verloren gegangen. Die Umwandlung von 
Grünland in Ackerland hat in der Vergangenheit zu einem 
Ausgleich der Ackerflächenverluste beigetragen.  

Andere Umwelteffekte 

Die Erhaltung des Dauergrünlands dient dem Wasser- und 
Bodenschutz, ist in vielen Regionen wichtig für das Land-
schaftsbild und fördert in Verbindung mit Maßnahmen zur 
extensiven Nutzung die Biodiversität. 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 

k. A. 

Wechselwirkungen Bezüglich optimierter Klimaschutzstrategien für die heutige 
Dauergrünlandfläche unter Berücksichtigung verschiedener 
(Umwelt-)Ziele und in Hinblick auf alternative Grünlandnut-
zungen ohne bzw. mit weniger Wiederkäuern besteht For-
schungsbedarf. 

Ordnungsrechtliche Auflagen auf Landesebene, etwa im Na-
tur- oder Gewässerschutz, waren in der Vergangenheit nicht 
bundesweit wirksam (Schramek et al. 2012). Daher kommt 
den förderrechtlichen Auflagen in der ersten Säule der Ag-
rarpolitik für diese Maßnahme eine hohe Bedeutung zu. Die 
Dauergrünlanderhaltung ist für die Zeit nach 2020 noch 
nicht gesichert und hängt von der Ausgestaltung der Ge-
meinsamen Agrarpolitik nach 2020 ab. Bei der Ausgestal-
tung der Dauergrünlanderhaltung in der GAP nach 2020 ist 
darauf zu achten, dass keine Regelungslücken und Ankün-
digungseffekte entstehen, die zu verstärkter Grünlandum-
wandlung führen können. Die Referenzfläche für das Dauer-
grünland sollte mit einem Bezugsjahr in der Vergangenheit, 
z. B. dem Jahr 2015, definiert werden. Die bestehende Ein-
zelflächen-bezogene Verpflichtung zur behördlichen Geneh-
migung von Umwandlung und nur gegen Nachweis einer Er-
satzfläche mit Grünlandeinsaat sollte fortgeschrieben wer-
den, und auf kohlenstoffreichen Böden sollte generell keine 
Umwandlung erlaubt sein. 

Die Erhaltung und Förderung des Dauergrünlands trägt u. a. 
zum Erhalt grünlandgebundener Tierhaltung bei. Dauergrün-
land wird vor allem durch Rinder genutzt.  
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3.4.7.3 Schutz von Moorböden einschließlich Reduzierung der Torfverwendung in 

Kultursubstraten 

Kurzbeschreibung Entwässerte Moorböden sind eine bedeutende Quelle von 
Treibhausgasemissionen. Der Moorbodenschutz stellt des-
halb eine klimarelevante Maßnahme dar und wird verstärkt 
gefördert. 

Zum Moorbodenschutz:  

 Anpassungen bestehender rechtlicher und förderrechtli-

cher Rahmenbedingungen mit dem Ziel, einen mög-

lichst effektiven Moorbodenschutz zu gewährleisten, 

 eintreten für den im aktuellen GAP-Vorschlag vorgese-

henen GLÖZ-Standard zu einem angemessenen 

Schutz von Feuchtgebieten und Torfflächen einschließ-

lich einer ambitionierten Ausgestaltung,  

 Schaffung neuer förderrechtlicher Instrumente, ein-

schließlich der dafür notwendigen Finanzierung für Pro-

gramme zur dauerhaften Wiedervernässung von Moor-

böden, 

 Intensivierung von Forschungs- und Entwicklungsmaß-

nahmen. 

Bundesprogramm Torfminderung zur Reduzierung des 
Torfeinsatzes: 

 Schaffung eines Zuschusses zur einer Ausfallversiche-

rung begrenzt auf 10 Jahre zur Abfederung des Umstel-

lungsrisikos, 

 Etablierung förderrechtlicher Instrumente für den Anbau 

von Torfersatzstoffen in Ergänzung der unter “Moorbo-

denschutz“ genannten Maßnahmen, 

 Stärkung der Versuchstätigkeit zur Pflanzeneignung, 

 Intensivierung der Forschung zu Ersatzstoffen, 

 Schaffung von Beratungsmöglichkeiten für Betriebe, 

 Information der Öffentlichkeit über Alternativen zu torf-

haltigen Blumenerden, 

 Schulung spezieller Verwendungskreise. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2020 – 2030, dauerhaft 

Moorbodenschutz 

Die Umsetzung von Pilotprojekten kann sofort beginnen. Ab 
2021 könnten mit entsprechender finanzieller Unterstützung 
auf freiwilliger Basis erste Maßnahmen der großflächigen 
Umstellung der Bewirtschaftung von Moorböden erfolgen, 
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bei denen diese in nasse Nutzungen überführt, bzw. exten-
siviert und wiedervernässt werden. 

Torfreduktionsstrategie 

Die Torfreduktionsstrategie soll im Freizeitgartenbau in den 
kommenden sechs bis acht Jahren zu einem nahezu voll-
ständigen Verzicht auf Torf führen; im Erwerbsgartenbau 
wird voraussichtlich kein vollständiger, aber ein weitgehen-
der Ersatz möglich sein, der sich mithilfe des Bundespro-
gramms innerhalb eines Jahrzehnts erreichen lassen sollte. 

Beteiligte BMEL, BMU 

Weitere Folgen  Moorbodenschutz 

Sozialverträglichkeit  

Die Maßnahme zur Wiedervernässung sollen auf freiwilliger 
Basis stattfinden. Aufgrund der starken Eingriffe in das Ei-
gentum, die mit einer Anhebung des Wasserstands einher-

gehen, können Akzeptanzprobleme entstehen. Betriebe in 
entsprechenden Gebieten bzw. betroffene Regionen sind 
von starken Einschränkungen in ihrer Existenzgrundlage 
bzw. in der Wertschöpfung betroffen. 

Wirtschaftliche Effekte 

Eine Vernässung von landwirtschaftlich genutzten Moorbö-
den führt dazu, dass die bisherige, „trockene“ landwirtschaft-
liche, insbesondere ackerbauliche Nutzung nicht mehr fort-
geführt werden kann. Alternative Konzepte zu Paludikultu-
ren, die den Landwirten weiterhin Einkommen ermöglichen 
würden, können derzeit noch nicht wirtschaftlich bewertet 
werden. 

Andere Umwelteffekte 

Der Schutz von Moorböden hat positive Auswirkungen auf 
die Gewässer und die Biodiversität. Im Hinblick auf Paludi-
kulturen ist nach Lösungen zu suchen, die Synergien mit 
Naturschutzzielen nutzen und Konflikte (z. B. Einwanderung 
geschützter Arten) so weit möglich minimieren. 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 

Eine generelle Wasserstandsanhebung in Moorböden hilft, 
Moorbrände und die damit zusammenhängende Freisetzung 
von THG zu vermeiden. Es werden Flächen geschaffen, die 
(wieder) deutlich verbesserte Brutbedingungen für be-
stimmte Arthropoden- und Vogelarten bieten können. Unter 
Arthropoden können auch Arten sein, die Krankheiten 
(Mensch und Tier) übertragen können. 
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zu 2. (Torfreduktionsstrategie) 

Wirtschaftliche Effekte 

Der Rückgang des Torfeinsatzes betrifft die Torf- und Er-
denwerke, und soweit keine geeigneten Ersatzstoffe und Mi-
schungen gefunden werden, auch die Gemüse-, Obst- und 
Zierpflanzenproduktion, Baumschulen sowie den Friedhofs-
gartenbau. 

Sozialverträglichkeit 

Die Reduzierung des Torfeinsatzes soll auf freiwilliger Basis 
stattfinden und stößt auf eine grundsätzliche Bereitschaft 
zur Auseinandersetzung mit dem Thema. Ein vollständiger 
Ausstieg aus der Torfnutzung ist in mehreren Teilbranchen 
des Erwerbsgartenbaus aber noch nicht denkbar und wird 
mehrere Jahrzehnte in Anspruch nehmen. 

Versorgungssicherheit 

Die Vorräte an abbauwürdigem Torf gehen in Deutschland 
zurück und werden gegen 2040 weitgehend erschöpft sein. 
Allerdings gibt es innerhalb der EU große Torfvorräte, die 
die deutschen Lieferungen ersetzen können. Als Torfersatz-
stoffe kommen Materialien in Frage, die überwiegend in der 
EU erzeugt werden können.  

Andere Umwelteffekte 

Bei Einstellung des Torfabbaus werden weniger Moorflä-
chen zerstört. 

Wechselwirkungen Landnutzungsänderungen auf Moorböden können Leakage-
Effekte nach sich ziehen, dem gegenüber stehen sehr hohe 
THG-Emissionsvermeidungen pro Hektar. 

Deutschland ist sowohl Importeur von Torf als auch Expor-
teur. Beschränkungen des Torfabbaus könnten steigende 
Importe zur Folge haben. Eine Einschränkung des Torfein-
satzes im Inland kann zu vermehrten Importen von auf Torf 
basierenden Gartenbausubstraten führen. 

3.4.7.4 Erhalt und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und Holzverwendung 

Kurzbeschreibung Wichtige CO2-Senken, insbesondere Wälder und Moore, 
drohen, ihre gespeicherten Emissionen wieder abzugeben. 
Im Erhalt und der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder 
und der Holzverwendung liegt ein enormes Klimaschutzpo-
tenzial. Wichtig ist, dass wir die Wälder und deren nachhal-
tige Bewirtschaftung langfristig erhalten und sichern. Dazu 
sind geeignete Maßnahmen zur Wiederbewaldung der 
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Schadflächen sowie Maßnahmen zur verstärkten Anpas-
sung der Wälder insgesamt an den Klimawandel im Rah-
men eines klimarobusten Waldumbaus notwendig. Deshalb 
wird die Bundesregierung der Sicherung dieser CO2-Senken 
fördern.  

Gerade die Extremwetter des vergangenen Jahres haben 
gezeigt, dass der Wald Hilfe braucht, um seine Klimaschutz-
funktion auch weiter erfüllen zu können. Gleichzeitig werden 
wir die nachhaltige und ressourceneffiziente Holzverwen-
dung fördern. Dazu gehört zum Beispiel eine vermehrte Ver-
wendung von Holz als klimafreundlichem Baustoff.  

Folgende Maßnahmen sollen dazu beitragen, Wälder zu er-
halten und nachhaltig zu bewirtschaften: 

 verstärkte Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung 

von klimatoleranten Mischwäldern (unter Einschluss kli-

mawirksamer Vertragsnaturschutz-Maßnahmen wie z. 

B. Maßnahmen zur Verbesserung des Kohlenstoff-Spei-

chers im Wald oder des Strukturreichtums des Waldes) 

über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Ag-

rarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK). Unter Be-

achtung ökologischer und Klimawirksamkeits-Belange 

zielt dies auf 

 Wiederbewaldung der Schadflächen (180.000 Hek-

tar, Stand September 2019) 

 Verstärkte Anpassung der Wälder an den Klima-

wandel, 

 flankierende Maßnahmen (z. B. optimiertes Monitoring, 

optimiertes Wildtiermanagement, verstärkte internatio-

nale Zusammenarbeit in der Sicherstellung von nach-

haltiger Waldbewirtschaftung weltweit und Stärkung des 

Holzkompetenzzentrums zur Vermeidung von Verlage-

rungseffekten, verstärkte Waldbauforschung) 

 verstärkte Förderung von F&E-Vorhaben, Fach- und 

Verbraucherinformation, Ideenwettbewerben, Modell-/ 

Demonstrationsvorhaben mit dem Ziel einer 

 klimafreundlichen und innovativen Holzverwendung 

insbesondere im Bereich des Bauens mit Holz, so-

wie für die stoffliche Verwendung von Laubholz, der 

Kreislaufwirtschaft und Kaskadennutzung 

 Förderung von klimabewusstem Verbraucher-Ver-

halten. 
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Zeitraum der Um-
setzung 

Die Maßnahmen zur Bewältigung der aktuellen Waldschä-
den und Anpassung der Wälder an den Klimawandel sollen 
ab dem Jahr 2020 laufen und können auf bereits bestehen-
den Maßnahmengruppen der GAK aufbauen:  

Zum Waldschutzmonitoring und Forstpflanzenzüchtung ab 
2020 laufen Vorarbeiten. Maßnahmen zur Förderung der kli-
mafreundlichen Holzverwendung sollen ab 2020 im Rahmen 
bestehender Förderprogramme verstärkt werden. Das Holz-
kompetenzzentrum soll ab 2020 verstärkt werden. 

Beteiligte BMEL, BMU 

Weitere Folgen  https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ministe-
rium/Beiraete/Agrarpolitik/Klimaschutzgutach-
ten_2016.pdf?__blob=publicationFile 

Wechselwirkungen Die Maßnahmen dienen außerdem der biologischen Vielfalt, 
dem Walderhalt, der Einkommenssicherung insbesondere in 
den ländlichen Regionen und der Erholung der Bevölkerung. 
Wie sich eine Erhöhung der Holzvorräte auswirkt, wird kont-
rovers diskutiert. 
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3.5 Übergreifende Maßnahmen 

Über die Maßnahmen in den einzelnen Sektoren hinaus sind weitere Maßnahmen 
notwendig, um die Erreichung der Ziele des Klimaschutzplans 2050 auch mit Hilfe 
der Wirtschaft und der Gesellschaft zu unterstützen. Die Bundesverwaltung nimmt 
ihre Vorbildfunktion ernst und wird weitere Aktivitäten hin zu einer treibhausgasneut-
ralen Bundesverwaltung bis 2030 umsetzen. In der Finanzpolitik kommt es darauf an, 
dass Klimarisiken und andere Nachhaltigkeitsaspekte von Finanzmarktakteuren bei 
Entscheidungen berücksichtigt werden. Forschung und Innovation sind von zentraler 
Bedeutung, um die zur Erreichung der Klimaziele erforderlichen neue Klimaschutzlö-
sungen zu entwickeln. Und wir brauchen neue Ansätze, um den gesellschaftlichen 
Wandel hin zu klimagerechterem Handeln voranzutreiben. Zu all diesen Themen ent-
halten die folgenden Abschnitte eine Vielzahl an Maßnahmen. Anders als bei den 
meisten sektoralen Maßnahmen stehen hier nicht konkrete Minderungswirkungen in 
Tonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr im Fokus. Solche Wirkungen wären z. B. 
bei strukturell wirkenden Maßnahmen im Bereich Finanzpolitik und Finanzmärkten 
oder bei Maßnahmen zur Forschung und Bildung nicht verlässlich abschätzbar. Mög-
lich ist dies jedoch z. B. bei der Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Bei den Maß-
nahmen für eine klimaneutrale Bundesverwaltung liegt das Hauptaugenmerk auf der 
Vorbildwirkung des Bundes.  

Zweck der übergreifenden Maßnahmen ist es, die Transformation insgesamt zu un-
terstützen. Denn Klimaschutzpolitik muss über sektorales Denken hinausgehen. Ge-
sellschaftliche Veränderungen kann und darf die Politik nicht erzwingen – sie kann 
aber durch gezielte Maßnahmen dafür Grundlagen schaffen und die richtigen An-
reize setzen. Genau dazu dienen die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen. 

Das Setzen von Anreizen zur Verhaltensänderung durch eine klimafreundliche Fort-
entwicklung des Steuer- und Abgabensystems ist aufgrund seiner hervorgehobenen 
Bedeutung Thema des Kapitels 3.2. 

3.5.1 Klimaneutrale Bundesverwaltung bis 2030 

Beschreibung des Handlungsfelds  

Das Handlungsfeld umfasst analog zum Maßnahmenprogramm Nachhaltige Bundes-
regierung zunächst alle klimarelevanten Aktivitäten der unmittelbaren Bundesverwal-
tung, die sich auf das (eigene) Verwaltungshandeln beziehen. Dazu gehört auch der 
Energieverbrauch der Dienstgebäude, der unter dem Titel „Vorbildfunktion Bundes-
gebäude“ im Kapitel 3.4.2.6 behandelt wird. Im Folgenden werden weitere im ge-
nannten Programm angelegte Maßnahmen konkretisiert. 

BMU und BMZ entwickeln für ihre Geschäftsbereiche einen Maßnahmenplan und 
eine entsprechende Roadmap, um ihre Dienststellen bereits bis 2020 klimaneutral zu 
stellen, soweit erforderlich auch über Kompensation. Die Erfahrungen von BMU und 
BMZ und „beste Beispiele“ werden der gesamten Bundesverwaltung zur Verfügung 
gestellt. 
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Emissionsentwicklung inkl. Annahmen zur und Bedingungen für Referenzentwicklung 

Es gibt in keiner der vorliegenden Projektionen Angaben zur Referenzentwicklung in 
diesem Handlungsfeld. Die bisher vorliegenden Emissionsdaten stammen aus dem 
Monitoringbericht der Bundesregierung zum Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit.  

Beschlüsse seit 31.8.2018, die Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen in 

dem Handlungsfeld haben werden 

Der Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung hat am 10.12.2018 den 
Auftrag erteilt, die Anstrengungen zur Ausgestaltung einer klimaneutralen Bundes-
verwaltung in allen Bereichen zu verstärken und konkrete Maßnahmen zu erarbeiten. 

Herausforderung und Ziel 

Herausforderung ist es, die Treibhausgas-Emissionen im Bereich der Bundesverwal-
tung schnell und deutlich zu senken. Ziel ist es, bis 2030 eine klimaneutrale Bundes-
verwaltung zu erreichen. Wichtiger als der Minderungsbeitrag ist jedoch die Vorbild-
wirkung der Maßnahmen. 

Wer sind die handelnden Personen im Handlungsfeld, wen erreichen die einzelnen 

Maßnahmen? 

Handelnde Personen sind das Leitungs- und Fachpersonal (insbesondere Z-Abtei-
lungen) in den obersten Bundesbehörden und den Behörden und Einrichtungen ihrer 
jeweiligen Geschäftsbereiche, für den Bereich der Umstellung der Wärme- und 
Stromversorgung der Dienstliegenschaften im Einheitlichen Liegenschaftsmanage-
ment (ELM) die BImA (Zentrale und Direktionen), die Bauverwaltung sowie analog 
die zuständigen Stellen für die Dienstliegenschaften außerhalb des ELM. Die Maß-
nahmen erreichen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesverwaltung sowie 
in Teilaspekten Nutzer, Gäste und Partner der Bundesverwaltung, d. h. Bürgerinnen 
und Bürger im In- und Ausland. 
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3.5.1.1 Einführung von Umweltmanagementsystemen nach EMAS / LUMASPlus in 

der Bundesverwaltung bis 2025  

Kurzbeschreibung Bis 2025 führen alle obersten Bundesbehörden sowie wei-
tere Bundesbehörden an zusätzlichen 300 Standorten ein 
Umweltmanagementsystem ein. Hieran beteiligen sich alle 
Ressorts. Dazu unterbreitet jedes Ressort konkrete Vor-
schläge für seinen Zuständigkeitsbereich (pro Ressort min-
destens 10 Prozent seiner zivilen Standorte einschließlich 
des Geschäftsbereichs, bei Ressorts mit weniger als 10 
Standorten ist mindestens ein Standort vorzuschlagen). Die 
BImA kann bis 2025 für bis zu 50 Nutzer die Einführung ei-
nes Umweltmanagementsystems (nach EMAS) unter Inan-
spruchnahme des Dienstleistungsangebotes LUMASPlus un-
terstützen. Bei der Einführung eines Umweltmanagement-
systems nach EMAS durch den Nutzer ohne Inanspruch-
nahme des Dienstleistungsangebotes LUMASPlus leistet die 
BImA Unterstützung in Bezug auf die Zulieferung von liegen-
schaftsbezogenen Informationen und Umweltleistungskenn-
zahlen aus ihrem Zuständigkeitsbereich. 

Zeitraum der Umset-
zung 

2019-2025 

Beteiligte Leitungen der jeweiligen Behörden, (Die Zuständigkeit und 
Verantwortung für die Einführung eines Umweltmanagement-
systems liegt bei den Ressorts / Geschäftsbereichsbehör-
den. Die BImA kann im Rahmen ihrer Möglichkeiten Unter-
stützung leisten.) 

Weitere Folgen vgl. Folgenabschätzung 

Folgenabschätzung FhG ISI (Projektleitung), Forum Ökologisch-Soziale Markt-
wirtschaft (FÖS), Prognos AG, Fraunhofer-Institut für Sys-
tem- und Innovationsforschung (ISI), Institut für Ressour-
ceneffizienz und Energiestrategien (IREES), Öko-Institut 
e.V., Institut für angewandte Ökologie, Institut für Energie- 
und Umweltforschung (ifeu): Wissenschaftliche Unterstüt-
zung Klimapolitik und Klimaschutzprogramm 2018; ELViS-ID 
E31564581 

Wechselwirkungen Wechselwirkung mit anderen Maßnahmen der Klimaneutra-
len Bundesverwaltung: Gebäude, Beschaffung, Mobilität, 
Kompensation, Veranstaltungen, Kompensation unvermeid-
barer Emissionen.  
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3.5.1.2 Steigerung des Anteils elektrisch betriebener Kraftfahrzeuge gemäß § 2 

Elektromobilitätsgesetz (EmoG) und mit Biogas betriebener Kraftfahrzeugen 

Kurzbeschreibung Zielvereinbarung: Steigerung des Anteils von Kraftfahrzeu-
gen mit alternativen und umweltschonenden Antriebstechno-
logien an den Neu- und Ersatzbeschaffungen auf möglichst 
40 Prozent bis 2025 und auf möglichst 100 Prozent bis 2030. 
Darunter fallen Batterieelektrofahrzeuge, Brennstoffzellen-
fahrzeuge, von außen aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, 
die die Mindestkriterien nach § 3 EmoG erfüllen, sowie Fahr-
zeuge, die nachweislich zu 100 Prozent mit Biogas betrieben 
werden. Dabei soll im Jahr 2030 der Anteil von Plug-in-Hybri-
den in den Fuhrparks des Bundes nicht größer als 50 Pro-
zent sein. Sonderfahrzeuge (u. a. militärspezifische und Ein-
satzfahrzeuge) sowie schwere Nutzfahrzeuge sind von die-
ser Quote ausgenommen, bei technischer Realisierbarkeit 
werden aber auch diese unter Beachtung der dienstlichen 
Bedürfnisse sukzessive durch Elektroautos im Sinne des § 2 
EmoG oder durch andere, mindestens gleichwertige Kraft-
fahrzeuge mit alternativen und umweltschonenden Antriebs-
technologien ersetzt. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2021-2030 

Beteiligte BMI, BMVI, BMU, BMWi, alle Behörden 

Weitere Folgen Relevante Reduzierung der Luftschadstoffemissionen (voll-
ständige Vermeidung von NOx gegen -72 Prozent im BAU). 
Reduktion der Partikelemissionen. 

Folgenabschätzung FhG ISI (Projektleitung), Forum Ökologisch-Soziale Markt-
wirtschaft (FÖS), Prognos AG, Fraunhofer-Institut für Sys-
tem- und Innovationsforschung (ISI), Institut für Ressour-
ceneffizienz und Energiestrategien (IREES), Öko-Institut 
e.V., Institut für angewandte Ökologie, Institut für Energie- 
und Umweltforschung (ifeu): Wissenschaftliche Unterstüt-
zung Klimapolitik und Klimaschutzprogramm 2018“; ELViS-ID 
E31564581 

Wechselwirkungen keine bekannt 
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3.5.1.3 Minderung der Emissionen aus Dienstreisen 

Kurzbeschreibung  Reisevermeidung durch verstärkten Einsatz von Vi-

deo- und Telefonkonferenzen und Aufnahme der Rei-

severmeidung als Ziel in die Leitbilder der Behörden; 

Optimierung der technischen Ausstattung; ggf. Recht-

sänderungen zur Möglichkeit der Nutzung von Video-

technik in Fällen gesetzlich vorgesehener Anwesen-

heit bei Gremiensitzungen, 

 Änderungen BRKG: Erweiterung des Begriffs „Wirt-

schaftlichkeit“ um die Aspekte Nachhaltigkeit und Um-

weltverträglichkeit; Bahnnutzung bei Dienstreise im-

mer (auch bei höherer Kostenintensität) möglich; Prü-

fung weiterer Maßnahmen zur Flexibilisierung der Ar-

beitszeit - insbesondere die Anrechenbarkeit von Rei-

sezeit als Arbeitszeit in größerem Umfang als bislang, 

stärkere Inanspruchnahme bereits bestehender recht-

licher Möglichkeiten, innerhalb der Reisezeit dienstli-

che Tätigkeiten als Arbeitszeit anzuerkennen. Bei Flü-

gen unter 4 Stunden soll auf die Kategorie „Business 

Class“ verzichtet werden. Keine Erweiterung der Kos-

tenerstattung bei PKW-Nutzung. Bei Nutzung des ei-

genen PKW für Dienstreisen wird eine CO2-Kompen-

sation durch den Reisenden als Nebenkosten erstat-

tet. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2019-2020 rechtliche Änderungen (z. B. BRKG, VV zum 
BRKG) 

Beteiligte BMI, BK, BMU 

Weitere Folgen Vorbildwirkung für andere Behörden und private Akteure: 
BRKG wird weit über Bundesbehörden hinaus als Grundlage 
genutzt. 

Folgenabschätzung noch in Bearbeitung (FhG ISI (Projektleitung), Forum Ökolo-
gisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS), Prognos AG, Fraun-
hofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI), 
Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien (I-
REES), Öko-Institut e.V., Institut für angewandte Ökologie, 
Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu): Wissen-
schaftliche Unterstützung Klimapolitik und Klimaschutzpro-
gramm 2018; ELViS-ID E31564581) 

Wechselwirkungen keine mit anderen sektoralen Maßnahmen 

3.5.1.4 Bundesgebäude  

Wird im Gebäudekapitel behandelt (Maßnahme 3.4.2.6). 
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3.5.1.5 Bestehende Klimaschutzziele im Projekt Green-IT Bund nachschärfen und 

ausbauen  

Kurzbeschreibung 
Strategisch: 

 Im Vorfeld von strategischen Entscheidungen des IT-

Einsatzes sollen künftig neben der Nutzungsphase 

auch die ökologischen Auswirkungen der Herstel-

lungs- und Verwertungs-/ Entsorgungsphasen be-

trachtet werden. Hierzu sind unterstützende Materia-

lien wie beispielsweise Kriterien, Leitfäden etc. für die 

Beschaffungsstellen zu erarbeiten und entsprechende 

Kennzahlen für ein Controlling zu definieren.  

 Der Maßnahmenkatalog der IT-Konsolidierung soll um 

Leistungen ergänzt werden, die die Behörden dabei 

unterstützen, die bei ihnen verbliebenen IT-Infrastruk-

turen energieeffizient zu gestalten.  

Operativ: 

 Die Handlungsempfehlungen zur Energieeffizienz sol-

len auf Dienste (=Software) und Dienstleistungen (Co-

location Service) ausgedehnt werden. 

 Die im Aufbau befindlichen zentralen Rechenzentren 

(RZ) des Bundes sollen die Kriterien des Blauen En-

gels für den energieeffizienten Rechenzentrumsbe-

trieb einhalten. Für die Fälle, in denen zentrale RZ 

Leistungen bei Colocation-Anbietern einkaufen, sollen 

die Kriterien des Blauen Engels auch dort zur Pflicht 

werden.  

 Bei Planung der behördenspezifischen Betriebskonso-

lidierungen ist auf zügige Überführungen hinzuarbei-

ten, um Parallelbetriebe möglichst kurz zu halten. 

 Die Umsetzung der ökologischen Ziele der Architek-

turrichtlinie und der IT-Beschaffungsstrategie der Bun-

desverwaltung (BV) (u. a. Berücksichtigung der Krite-

rien des Blauen Engels bei Vergabe von IT-Leistun-

gen und Einkauf von IT-Produkten) sollen durch ein 

Controlling überprüft und kontinuierlich verbessert 

werden.  

 Nach Nutzungsende von IT-Komponenten in der BV 

sind Lösungen für Wiederverwendungen außerhalb 

der BV zu finden, soweit nicht Gründe der Vertraulich-

keit, des Geheimschutzes, der IT-Sicherheit oder 

auch des Datenschutzes dagegensprechen. 
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Zeitraum der Umset-
zung 

ab 2019 im Rahmen der normalen Ersatzzyklen 

Beteiligte BMU, BK, BMU 

Weitere Folgen Keine 

Folgenabschätzung FhG ISI (Projektleitung), Forum Ökologisch-Soziale Markt-
wirtschaft (FÖS), Prognos AG, Fraunhofer-Institut für Sys-
tem- und Innovationsforschung (ISI), Institut für Ressour-
ceneffizienz und Energiestrategien (IREES), Öko-Institut 
e.V., Institut für angewandte Ökologie, Institut für Energie- 
und Umweltforschung (ifeu): Wissenschaftliche Unterstüt-
zung Klimapolitik und Klimaschutzprogramm 2018“; ELViS-
ID E31564581 

Wechselwirkungen Keine 

3.5.1.6 Verwaltungsvorschrift zur klimafreundlichen öffentlichen Beschaffung  

Kurzbeschreibung Prüfung, inwieweit eine Allgemeine Verwaltungsvorschrift die 
öffentlichen Vergabestellen auf Bundesebene bei der öffentli-
chen Beschaffung mit dem Ziel der klimafreundlichen Be-
schaffung bei besonders klimarelevanten Produkten und 
Dienstleistungen verpflichten kann.  

In einem ersten Schritt wird die Ende 2019 auslaufende All-
gemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung energieeffi-
zienter Produkte und Dienstleistungen (AVV-EnEff) verlän-
gert und auf besonders klimarelevante Produktgruppen und 
Dienstleistungen (gemäß Prüfung) ausgeweitet, um eine 
Steigerung der Energieeffizienz über den gesamten Lebens-
zyklus zu erreichen 

Sicherzustellen sind dabei auch die notwendige Überprüfung 
sowie eine einfache Handhabung in der Praxis. 

Zeitraum der Umset-
zung 

ab 4. Quartal 2019 / Anfang 2020 

Beteiligte BMWi, BMI, BK , BMU 

Weitere Folgen Aufklärung von Fragen der Zweckmäßigkeit einer verbindli-
chen Regelung. Darin insbesondere Erörterung der Frage, 
ob die Zugkraft öffentlicher Beschaffung hilft, klimafreundli-
che Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt zu etablie-
ren (Vorbildwirkung der öffentlichen Verwaltung). 

Folgenabschätzung In Bezug auf die Prüfung konkreter Ausgestaltungen: FhG 
ISI (Projektleitung), Forum Ökologisch-Soziale Marktwirt-
schaft (FÖS), Prognos AG, Fraunhofer-Institut für System- 
und Innovationsforschung (ISI), Institut für Ressourceneffizi-
enz und Energiestrategien (IREES), Öko-Institut e.V., Institut 
für angewandte Ökologie, Institut für Energie- und Umwelt-
forschung (ifeu): Wissenschaftliche Unterstützung Klimapoli-
tik und Klimaschutzprogramm 2018“; ELViS-ID E31564581 
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Wechselwirkungen Keine 

3.5.2 Finanzpolitik / Sustainable Finance 

Beschreibung des Handlungsfelds 

Sustainable Finance und eine nachhaltige Finanzmarktpolitik sind ein wichtiger He-
bel, um die Transformation zu einer klimaneutralen Realwirtschaft zu flankieren. Für 
die Bundesregierung umfasst das Handlungsfeld den Finanzmarkt, jedoch nicht die 
Fiskalpolitik20. 

Die Bundesregierung versteht unter Sustainable Finance die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsaspekten (ESG-Kriterien) bei Finanzierungsentscheidungen von pri-
vaten und öffentlichen Akteuren. Im Fokus stehen die Entscheidungen der privaten 
Finanzmarktakteure, jedoch werden in diesem Zusammenhang auch die Kapitalanla-
gen und das Schuldenmanagement des Bundes thematisiert.  

Auf nationaler Ebene wird derzeit eine deutsche Sustainable Finance-Strategie ent-
wickelt (siehe Maßnahme 1). Ziel ist es, Deutschland zu einem führenden 
Sustainable Finance-Standort weiterzuentwickeln (gemäß Beschluss des Staatssek-
retärsausschusses für nachhaltige Entwicklung vom 25. Februar 2019). Die Bundes-
regierung wird dabei durch den Sustainable Finance-Beirat beraten, der sich aus Akt-
euren der Finanzwirtschaft, Realwirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft zu-
sammensetzt. Die konstituierende Sitzung fand am 6. Juni 2019 unter Federführung 
von BMF und BMU in enger Abstimmung mit dem BMWi und mit Beteiligung weiterer 
Ressorts statt. Im Rahmen der Sustainable Finance-Strategie wird auch die Wirt-
schaftlichkeit der Emission einer grünen oder nachhaltigen Bundesanleihe geprüft. 

Auf europäischer Ebene ist der Aktionsplan „Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ 
der EU-Kommission zu nennen. Dieser beinhaltet unter anderem die Ausarbeitung 
einer Taxonomie zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Wirtschaftsaktivitäten, Offen-
legungspflichten von Nachhaltigkeitsfaktoren für institutionelle Investoren und Stan-
dards für grüne Anleihen. Der Prozess wird von der Bundesregierung eng begleitet. 

Auf internationaler Ebene unterstützt das BMZ ausgewählte Entwicklungs- und 
Schwellenländer bei der Transformation ihres lokalen bzw. regionalen Finanzsys-
tems. Dabei werden konkrete Methoden und Instrumente zur Integration von Nach-
haltigkeitskriterien in finanzielle Entscheidungsprozesse, im Risikomanagement so-
wie zur Förderung nachhaltiger Finanzierungsinstrumente und Marktsegmente (wei-
ter-)entwickelt. Zudem finanziert die KfW Entwicklungsbank als Durchführungsorgani-
sation der Bundesregierung nachhaltige Aktivitäten weltweit. 

Emissionsentwicklung inkl. Annahmen zur und Bedingungen für Referenzentwicklung 

Eine Quantifizierung der direkten THG-Minderungen durch Maßnahmen im Hand-
lungsfeld Sustainable Finance ist nicht möglich, da die Maßnahmen indirekt wirken. 

                                            
20 Das weite Verständnis von Sustainable Finance bzw. „Nachhaltige Finanzen“ umfasst neben der 
Finanzmarktpolitik/-regulierung auch die Fiskalpolitik (z. B. CO2 - Preise, steuerliche Begünstigungen, 
Subventionen, sozialstaatliche Ausgaben, staatliche Investitionen in nationale und internationale Infra-
struktur oder Daseinsfürsorge oder auch tragfähige öffentliche Schulden). 
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Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Maßnahmen mittelfristig auf die Real-
wirtschaft auswirken und diese kontinuierlich versuchen wird, ihre Umwelt- und dabei 
insbesondere die Klimaauswirkungen zu reduzieren. 

Beschlüsse seit 31.8.2018, die Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen des 

Handlungsfelds haben werden 

Der Beschluss des Staatssekretärsausschusses für nachhaltige Entwicklung vom 25. 
Februar 2019 formuliert den Auftrag an BMF und BMU (in Abstimmung mit BMWi 
und unter Beteiligung aller Ressorts), eine Sustainable Finance-Strategie im Rahmen 
der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Es ist davon auszugehen, 
dass sich diese indirekt positiv auf den Klimaschutzbeitrag der Realwirtschaft aus-
wirkt. 

Im Juni 2019 haben sich der Vorstand und das Kuratorium des mit 24 Mrd. EUR do-
tierten Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (KENFO) auf Vor-
schlag des beratenden Anlageausschusses in sog. ESG-Grundsätzen zum Nachhal-
tigen Investieren zur Ausrichtung an den Klimaschutzzielen des Pariser Übereinkom-
mens und an dem im breiten gesellschaftlichen Konsens angestrebten Ausstieg aus 
der Kohleverstromung verpflichtet. Der KENFO wird regelmäßig zur Umsetzung der 
ESG-Grundsätze berichten. Mittelfristig sollen die Investitionsentscheidungen des 
KENFO über einen Carbon Footprint auch hinsichtlich ihrer Klimaschutzwirkung 
messbar und vergleichbar gemacht werden. 

Herausforderung und Ziel 

Herausforderung ist es, die Transformation zu einer klimaneutralen und nachhaltigen 
Realwirtschaft durch Sustainable Finance zu flankieren. Dies erfordert die Berück-
sichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei Finanzierungsentscheidungen von Fi-
nanzmarktakteuren. Die staatlichen Versorgungseinrichtungen orientieren sich ent-
sprechend bei ihrer Anlagestrategie verstärkt an Nachhaltigkeitsaspekten. 

Wer sind die handelnden Personen im Handlungsfeld „Sustainable Finance“, wen er-

reichen die einzelnen Maßnahmen? 

Handelnde Personen umfassen das Leitungs- und Fachpersonal aller Ressorts, ins-
besondere BMF, BMU, BMWi, BMJV, BMI aber auch weitere Ressorts wie BMZ und 
BMBF sowie Akteure der Finanzwirtschaft, Realwirtschaft, Zivilgesellschaft und Wis-
senschaft. Zudem unterstützt BMBF die nachfolgend genannten Maßnahmen durch 
entsprechende Förderung von Forschung und Innovation. Forschungsfragen sollten 
dabei auch im Rahmen der Arbeiten des Sustainable Finance-Beirats und der Ausar-
beitung der nationalen Sustainable Finance Strategie ermittelt werden. Die Maßnah-
men erreichen unmittelbar die erwähnten Ressorts und anderen Akteure sowie mit-
telbar Bürgerinnen und Bürger im In- und Ausland. 
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3.5.2.1 Entwicklung und Umsetzung einer Sustainable Finance Strategie  

Kurzbeschreibung Die Entwicklung einer Sustainable Finance-Strategie verfolgt 
den Zweck, Deutschland zu einem führenden Sustainable Fi-
nance-Standort weiterzuentwickeln, die Diskussions- und 
Umsetzungsprozesse auf nationaler, europäischer und glo-
baler Ebene zu unterstützen und einen Beitrag für einen 
strukturierten, gebündelten Stakeholder-Dialog zu leisten. 
Dafür wurde ein Beirat eingerichtet.  

Der Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung 
hat dazu folgende nächste Schritte beschlossen: 

1. einen Sustainable Finance-Beirat mit Teilnehmern aus 
der Finanzwirtschaft, Realwirtschaft, Zivilgesellschaft und 
Wissenschaft aufzubauen, der das Ziel hat, den europäi-
schen Prozess zu begleiten und voranzubringen, Wissens-
grundlagen zu verbessern, bestehende Kräfte zu bündeln 
und neue Impulse zu setzen (die konstituierende Sitzung war 
am 06. Juni 2019),  

2. den bestehenden Erfahrungsaustausch in der Bun-
desregierung fortzusetzen, um Nachhaltigkeitsaspekte bei 
Anlagen des Bundes zu integrieren um Risiken besser ma-
nagen zu können,  

3. zu prüfen, ob die Emission von grünen oder nachhalti-
gen Bundesanleihen in Deutschland innerhalb der vorgese-
henen jeweiligen Anschlussfinanzierungen wirtschaftlich ist, 

4. eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln, um 
Sustainable Finance bei Verbrauchern und der Finanzindust-
rie bekannter zu machen. 

Zeitraum der Umset-
zung 

seit Februar 2019 

Beteiligte BMF, BMU, BMWi, BMBF und andere Ressorts, Akteure aus 
Finanzwirtschaft, Realwirtschaft, Zivilgesellschaft und Wis-
senschaft  

Weitere Folgen Weitere Folgen sind derzeit nicht ersichtlich. 

Folgenabschätzung Die Folgen lassen sich derzeit nicht abschätzen. 

Wechselwirkungen Wechselwirkungen insbesondere mit fiskalpolitischen Maß-
nahmen. 

3.5.2.2 Weiterentwicklung der KfW zur transformativen Förderbank zur Unterstüt-

zung der Transformation von Wirtschaftssektoren und Finanzmarkt für eine 

THG-neutrale Zukunft 

Kurzbeschreibung Die KfW wird als nachhaltige Förderbank zur Unterstützung 
der Transformation von Wirtschaftssektoren und Finanz-
markt für eine treibhausgasneutrale Zukunft weiterentwi-
ckelt. Vorschläge zur konkreten Umsetzung erfolgen unter 
Berücksichtigung der Sustainable Finance Strategie, im 
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Rahmen der gegebenen Eigenkapitalausstattung der KfW 
und im Einklang mit dem strategischen Zielsystem der KfW 
durch die relevanten Gremien der KfW unterlegt mit konkre-
ten Maßnahmen und Instrumenten. Gleichzeitig wird die 
Bundesregierung entsprechende Transformationsprozesse 
in multilateralen Entwicklungsbanken über ihren Einfluss auf 
die zuständigen Gremien der Banken vorantreiben. Die Dis-
kussion zur EU-Taxonomie und deren Ergebnisse sollen Be-
rücksichtigung finden.  

Zeitraum der Um-
setzung 

ab Januar 2020 

Beteiligte Direkt betroffen: KfW Bankengruppe sowie multilaterale Ent-
wicklungsbanken (einschl. EIB), indirekt: private Banken und 
Landesförderinstitute. Die Kreditwirtschaft wird aktuell nicht 
über das nachhaltige Finanzierungspaket der EU reguliert. 
Öffentliche Förderbanken spielen eine herausragende Rolle 
bei der Finanzierung der Transformation in Deutschland so-
wie international.  

Beteiligte Ressorts: BMF und BMWi, mit weiteren Ressorts 
des KfW-Verwaltungsrates: AA, BMEL, BMVI, BMZ, BMU. 

Weitere Folgen  Eventuell zusätzliche Haushaltsmittel zur Absicherung von 
neuen KfW Förderprogrammen oder bewussten Risikoaus-
weitungen der KfW. 

3.5.2.3 „Grüne“ Bundesanleihe  

Kurzbeschreibung Der Bund wird zukünftig green / sustainability bonds im Kon-
text der Sustainable Finance-Strategie emittieren und somit 
die Entwicklung nachhaltiger Finanzmärkte unterstützen. 
Durch die Emission wird Transparenz über die Preisbildung 
und eine verbesserte Berichterstattung (v.a. zu Wirkung) zu 
grünen Ausgaben des Bundes geschaffen.  

Perspektivisch besteht bei Erfolg der Maßnahme die Mög-
lichkeit, die Anleihen auszuweiten und nachhaltige Bundes-
wertpapiere entlang der 17 Ziele der Deutschen Nachhaltig-
keitsstrategie zu emittieren. 

Die Vor- und Nachbereitung der Emission grüner Bundesan-
leihen ist eine interministerielle Maßnahme. Zu den Aufgaben 
zählen u. a. die Auswahl und Bewertung geeigneter grüner 
Ausgaben, welche innerhalb der thematisch zuständigen 
Ressorts (z. B. für Energie, Transport, Forschung, etc.) erfol-
gen muss. Ebenfalls bedarf es einer interministeriellen Ar-
beitsgruppe zur näheren Eingrenzung zu refinanzierender 
Ausgaben und der späteren Berichterstattung zu den erziel-
ten Wirkungen.  

Die Emission einer grünen Bundesanleihe soll Bestandteil 
der Sustainable Finance Strategie sein und Deutschland als 
Sustainable Finance Standort international positionieren.  
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Zeitraum der Um-
setzung 

ab 2020 fortlaufend 

Beteiligte Direkt: Bundesregierung; Indirekt: Finanz-/ Realwirtschaft, Zi-
vilgesellschaft und Wissenschaft 

Wechselwirkungen keine bekannt 

3.5.3 Forschung und Innovation 

Herausforderung und Ziel 

Forschung und Innovation (FuI) sind Kernbestandteile einer wirksamen und glaub-
würdigen Klimapolitik. Sie sind Voraussetzung dafür, dass die ambitionierten Klima-
schutzziele der Bundesregierung und der Europäischen Union erreicht, zusätzliche 
Dynamiken angestoßen und neue Klimaschutzpotenziale erschlossen werden. Das 
Programm bietet die Chance, Gesellschaft und Wirtschaft gut für die Zukunft aufzu-
stellen. Deutschland muss neue Wege finden, um Lebensqualität nachhaltig zu er-
halten und zu verbessern, die Wirtschaftskraft zu fördern und die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit langfristig festigen zu können. 

Klimaschutz benötigt zusätzliche Leistungen, die Mobilisierung des gesamten Inno-
vationssystems in Deutschland, ein starkes unternehmerisches Engagement in For-
schung und Entwicklung, weitere staatliche Forschungs- und Innovationsimpulse so-
wie Forschungsförderung.  

Beschreibung des Handlungsfeldes 

In allen Sektoren bzw. Handlungsfeldern gibt es Bedarf an Forschung, Entwicklung 
und Innovation entlang der gesamten Forschungs- und Innovationskette sowie auf 
allen Ebenen (von marginalen Innovationen bis hin zu Sprunginnovationen). Die For-
schungs- und Innovations-Maßnahmen schließen Technologieentwicklung sowie sys-
temische, gesellschaftliche und ökonomische Ansätze ein. Sie wirken in enger Ver-
zahnung mit den Maßnahmen aus den jeweiligen Sektoren.  

Leitlinien und Eckpunkte für eine wirksame Forschungs- und Innovationspolitik zum 
Klimaschutz und zum Klimaschutzprogramm sind: 

 Wir gestalten Forschung und Innovation im Rahmen der gesetzten Ziele technolo-
gieoffen.  

 Ziel ist es, die erforderliche Dynamik für neue Lösungen zu erschließen.  

 Wir verfolgen einen umfassenden (innovations-)systemischen Ansatz.  

 Rahmenbedingungen durch eine praxisorientierte Ausrichtung und enge Ver-
zahnung von FuI-Aktivitäten in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Verwaltung 
zu entwickeln.  

 Wir denken Klimaschutz, wirtschaftliche Auswirkungen und gesellschaftliche Ak-
zeptanz von Anfang an zusammen.  

 Neue Technologien sind mit Transformationen verbunden. Aspekte wie Wett-
bewerbsfähigkeit, gesellschaftliche Akzeptanz und rechtliche Rahmenbedin-
gungen sind für den erfolgreichen Transfer entscheidend.  
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Emissionsentwicklung inkl. Annahmen und Bedingungen für Referenzentwicklung 

Die innovativen Forschungs- und Investitionsmaßnahmen bieten einen starken He-
bel, um neue klimafreundliche Technologien und Produkte zu entwickeln. Sie verfü-
gen über ein hohes Potenzial insbesondere mittel- bis langfristig nach dem Transfer 
der Forschungsergebnisse die Treibhausgasemissionen in einzelnen Sektoren und 
auch übergreifend zu reduzieren. Die Maßnahmen sind damit ein zentraler Erfolgs-
faktor, um die Klimaschutzziele über das Jahr 2030 hinaus zu erreichen. 

THG-Minderungspotenziale für FuI-Maßnahmen lassen sich nicht belastbar quantifi-
zieren, ein Blick zurück zeigt aber, dass sie das Erreichen von Klimazielen stark er-
leichtern. Ohne langjährige und verlässliche Forschungsförderung wären die techni-
schen Innovationen, die zu deutlich höheren Leistungsfähigkeiten bei viel geringeren 
Kosten geführt haben, nicht möglich gewesen.  

Wer sind die handelnden Personen und Akteure im Handlungsfeld Forschung und In-

novation? Wen erreichen die einzelnen Maßnahmen? 

Es handelt sich um einen umfassenden, auf das gesamte Innovationssystem ausge-
richteten Ansatz. Entsprechend breit ist das Akteursspektrum: Universitäten, For-
schungseinrichtungen, Bundesbehörden, Industrie und sonstige Unternehmen aus 
allen einschlägigen Sektoren, private Haushalte und Verbraucher, entsprechende 
Verbände und NGO, Verwaltung, Politik unterschiedlicher Ebenen und Zuständig-
keitsbereiche. Die Bundesressorts werden sich entsprechend ihrer Zuständigkeiten 
eng abstimmen, um eine möglichst hohe Effizienz in der Umsetzung der Maßnahmen 
sicherzustellen.  

3.5.3.1  Forschungsinitiative Vermeidung von Prozessemissionen in der Industrie 

Kurzbeschreibung Mehr als ein Drittel der Industrieemissionen – also fast 8 
Prozent der gesamten deutschen Treibhausgasemissionen - 
sind auf Produktionsprozesse in der Grundstoffindustrie zu-
rückzuführen. Für den Bereich der industriellen Prozes-
semissionen wird eine neue Forschungsinitiative gestartet, 
mit der die deutsche Grundstoffindustrie befähigt werden 
soll, Prozesse und Verfahrenskombinationen zu erforschen 
und zu entwickeln, die zu der direkten Vermeidung von 
Treibhausgasen in Schlüsselbranchen wie Eisen und Stahl, 
Zement und Kalk, Chemie sowie Nichteisen-Metalle beitra-
gen. Neben den technologischen Innovationen stehen hier 
auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen und die Konkur-
renzfähigkeit der entwickelten Verfahren im Fokus der För-
derrichtlinie, deren Optimierung forschungsseitig untersucht 
werden soll. 

Zeitraum  5-jährige Förderphase ab Mitte 2020, 5-jährige Folgephase 
ab 2025 

Beteiligte BMBF(FF), BMU, BMWi / Wirtschaft (von KMU bis Großun-
ternehmen), Wissenschaft (Hochschulen, HGF, FHG, MPG, 
etc.), einschlägige Verbände, NGOs.  



 

151 

Weitere Folgen Beitrag zu internationaler Wettbewerbsfähigkeit der Indust-
riebranchen und damit zur Sicherung industrieller Produk-
tion am Standort Deutschland (z. B. energieintensive Grund-
stoffindustrie). Eröffnung neuer Exportchancen durch neue 
Prozesstechnologien und innovativen Anlagenbaus auf 
Grundlage der Forschungsergebnisse. 

3.5.3.2  Forschungsförderung KMU-innovativ (Energieeffizienz und Klimaschutz) 

Kurzbeschreibung Beim Klimaschutz und bei der Energieeffizienz kommen 
wichtige Impulse aus den KMU. Sie sind eine zentrale Säule 
für Innovation und Beschäftigung in unserem Land.  

Mit KMU-innovativ bietet das BMBF kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) als Vorreiter des technologischen Fort-
schritts die Chance, mit neuen Produkten und Prozessen zu 
Klimaschutz und Energieeffizienz erfolgreich im Markt zu 
bestehen. Die Förderinitiative wird breit über Deutschland 
verteilt bei KMU genutzt. Im Hinblick auf die gestiegene Re-
levanz des Themas Klimaschutz wurde in die Neufassung 
der Förderrichtlinie zusätzlich ein konkreter Bezug zum Kli-
maschutzplan 2050 aufgenommen, um KMUs noch stärker 
für dieses Thema zu mobilisieren. 

Zeitraum  Neufassung Förderrichtlinie mit stärkerem Klimaschutz-Fo-
kus im August 2019. Im Anschluss Start neuer Förderzyk-
len. 

Beteiligte BMBF / KMUs, Großunternehmen, Hochschulen, außeruni-
versitäre Forschungseinrichtungen und andere Institutionen 
(z. B. Verbände).  

3.5.3.3 Energieforschung stärken 

Kurzbeschreibung Die Bundesregierung fördert die Energieforschung mit ei-
nem systemischen und technologieoffenen Ansatz. Die lan-
gen Vorlaufzeiten von der Forschung bis in die breite An-
wendung machen es mit Blick auf das Zieldatum 2050 not-
wendig, die anwendungsnahe Energieforschung zu stärken. 
Die Bundesregierung hat daher im September 2018 mit dem 
7. Energieforschungsprogramm einen Fokus auf den be-
schleunigten Transfer gelegt und die Energieforschung um-
fassend auf die Bedarfe der Energiewende ausgerichtet. 
Nun gilt es die anwendungsnahe Forschung zu stärken und 
eng mit weiteren Maßnahmen (insbesondere den Reallabo-
ren der Energiewende) zu verzahnen. Die anwendungsnahe 
Energieforschung des BMWi adressiert dabei die Energie-
wende in den Verbrauchssektoren (Energieeffizienz und 
Einsatz erneuerbarer Energiequellen), die Energieerzeu-
gung (insbesondere Wind und PV), die Systemintegration 
(Netze, Speicher, Sektorkopplung) sowie systemübergrei-
fende Forschungsfragen der Energiewende (z. B. Digitalisie-
rung und Ressourceneffizienz). 
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Zeitraum  2020 bis 2030 

Beteiligte BMWi, BMEL und BMBF 

Weitere Folgen Stärkung des Industriestandorts, gesamtgesellschaftliche 
Risikovorsorge, Ressourceneffizienz und Adressierung ge-
sellschaftlicher Fragen der Energiewende  

3.5.3.4  Forschung für die Energiewende in der anwendungsorientierten Grundla-

genforschung 

Kurzbeschreibung In einer ersten Förderphase entwickeln vier „Kopernikus-
Projekte für die Energiewende“ sowohl technologische als 
auch wirtschaftliche Lösungen für den Umbau des Energie-
systems in den vier Schlüsselbereichen Netze (Kopernikus-
Projekte ENSURE), Speicher (Projekte Power-to-X), Indust-
rieprozesse (Projekte SynErgie) und Systemintegration 
(Projekte ENavi). In neuen Projekten im Bereich der anwen-
dungsorientierten Grundlagenforschung (zweite und dritte 
Förderphase) sollen Produktionsprozesse an die fluktuie-
rende Energieversorgung angepasst werden und neue 
Netzstrukturen entwickelt werden. Zudem setzt das P2X-
Projekt künftig einen Schwerpunkt darauf, die Erzeugung 
von grünem Wasserstoff langfristig marktfähig zu machen. 

Zeitraum  ab 2020 neue dreijährige Projektphase, ab 2022 dritte ab-
schließende Projektphase 

Beteiligte BMBF  

Weitere Akteure: Wissenschaft (Hochschulen, HGF, FHG, 
MPG, etc.), Wirtschaft (von KMU bis Großunternehmen) und 
Gesellschaft (NGOs, Bürgerinitiativen, etc.)  

3.5.3.5  Forschungsinitiative Synthetische Energieträger (NAMOSYN) 

Kurzbeschreibung Das BMBF lässt technologieoffen alle Alternativen für eine 
CO2-freie Mobilität umfassend prüfen. Neben Elektromoto-
ren und Brennstoffzellen zählen dazu synthetische Kraft-
stoffe. Sie sind nahezu klimaneutral, wenn sie aus erneuer-
baren Energien, Wasser und CO2 hergestellt werden. Hierzu 
ist im April 2019 eine neue dreijährige Forschungsinitiative 
„Nachhaltige Mobilität mit synthetischen Kraftstoffen“ gestar-
tet. An ihr sind mehr als 30 Partner aus Automobil-, Zuliefe-
rer-, Mineralöl- und Chemieindustrie sowie Forschungsein-
richtungen beteiligt. Der Rolle synthetischer Kraftstoffe im 
zukünftigen Mobilitätsmix widmet sich ab 2019 konkret das 
neue Forschungsvorhaben „NAMOSYN“. Das zentrale An-
liegen von NAMOSYN ist die Einführung und großindustri-
elle Produktion von Oxymethylenether (OME), ein syntheti-
scher Kraftstoff, der rußfrei verbrennt und neben der Einspa-
rung von CO2-Emissionen eine deutliche Senkung von NOx 
und Feinstaubemissionen im innerstätischen Verkehr er-
laubt.  
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Zeitraum  neue Forschungsprojekte 2020-2024 

Beteiligte BMBF / Weitere Akteure: Wissenschaft (Hochschulen, HGF, 
FHG, MPG, etc.), Wirtschaft (von KMU bis Großunterneh-
men), Gesellschaft (NGOs, Bürgerinitiativen, etc.) 

Weitere Folgen Zur erfolgreichen Einführung bedarf es Rahmenbedingun-
gen, welche die synthetischen Energieträger auf dem Markt 
wettbewerbsfähig machen. 

3.5.3.6  Forschungs- und Innovationsagenda zur stofflichen Nutzung von CO2 

Kurzbeschreibung Bei dieser Maßnahme geht es um die Nutzung von CO2 aus 
Industrieemissionen als Rohstoff zur Unterstützung einer 
CO2-neutralen Kohlenstoffkreislaufwirtschaft. Die stoffliche 
Nutzung von fossilem Kohlenstoff stellt die Basis der heuti-
gen chemischen Wertschöpfungskette dar. Dabei führt die 
Nutzung von z. B. aus Erdöl gewonnenem Naphtha über 
den gesamten Lebenszyklus hin zu erheblichen CO2-Emissi-
onen. Durch die effiziente Nutzung von CO2 als Kohlenstoff-
quelle in Verbindung mit erneuerbarem Strom kann der Weg 
in eine zirkuläre Wirtschaftsweise eröffnet werden und der 
CO2-Fußabdruck von Industrien und Produkten erheblich 
gesenkt werden. Die Forschungs- und Innovationsagenda 
soll vielversprechende Forschungsansätze bündeln, zukünf-
tige Forschungsrichtungen aufzeigen und Wege in die in-
dustrielle Anwendung unterstützen. 

Zeitraum  ab 2020 

Beteiligte BMBF / Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, insbe-
sondere chemische Industrie  

Weitere Folgen Über die CO2-Nutzung können sich auch für die Erreichung 
der für die Klimaschutzziele wichtigen Bereiche Verkehr und 
Bau neue Perspektiven eröffnen, z. B. durch klimaneutrale 
oder emissionsreduzierte Kraftstoffe und Baumaterialien  

3.5.3.7 Bessere Teilhabe von Start-ups an der Energieforschung 

Kurzbeschreibung Die Reduzierung des Energieverbrauchs und der Treibhaus-
gasemissionen erfordern das Verlassen bisheriger technolo-
gischer Pfade und die Entwicklung neuer, innovativer Lö-
sungen. Start-ups spielen bei der Entwicklung innovativer 
Ideen und Problemlösungen oft eine entscheidende Rolle. 
Sie tragen perspektivisch einen wesentlichen Teil zum Ge-
lingen der Energiewende bei. Daher zielt das Energiefor-
schungsprogramm der Bundesregierung auch auf diese Un-
ternehmen ab. 

Jedoch gehören Start-ups bisher nur in geringem Maße zu 
den Antragsstellern im Energieforschungsprogramm. Die 
Fördermaßnahme „Start-up-Impulse für die Energiewende“ 
baut bestehende Hemmnisse ab und erleichtert den Zugang 
von Start-ups zum Energieforschungsprogramm, einerseits 
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durch die inhaltliche Ausweitung des Programms auf nicht-
technische Innovationen (Geschäftsmodelle, neue Dienst-
leistungen) mit Bezug zu technischen Neuerungen, anderer-
seits durch die Anpassung und Beschleunigung der admi-
nistrativen Verfahren und durch neue, agilere Projektzu-
schnitte. Start-ups mit innovativen Ideen zur Energiewende 
sollen auf einfacherem Weg Verbundprojekte mit Partnern 
aus Wissenschaft und Wirtschaft starten und der Energiefor-
schung damit neue Impulse geben können. Die Fördermaß-
nahme ergänzt Start-up-orientierte Förderprogramme der 
Bundesregierung, wie das themenoffene EXIST-Programm 
des BMWi, das die frühe Phase der Unternehmensgründung 
aus der Wissenschaft adressiert. 

Zeitraum  2019 ff 

Beteiligte BMWi, Start-ups, weitere Forschungspartner aus Wirtschaft 
und Wissenschaft 

Weitere Folgen Stärkung des Innovationsstandorts Deutschland und Etab-
lierung einer Start-up Kultur. 

3.5.3.8  Batterieforschung im Rahmen des Dachkonzepts „Forschungsfabrik Batte-

rie“ 

Kurzbeschreibung Ziel der Maßnahmen ist der Kompetenz- und Technologie-
ausbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Batterie 
– von der Materialherstellung über die Herstellungspro-
zesse, die Zell- und Batteriefertigung bis hin zum Batterie-
system für unterschiedliche Anwendungen (u. a. Elektromo-
bilität, stationäre Stromspeicherung, etc.). 

Das Dachkonzept vereint alle bisherigen Fördermaßnahmen 
und -programme zur Batterieforschung unter einem Dach 
und baut auf bestehenden Kompetenzen etablierter Stand-
orte in ganz Deutschland auf. Mit der Umsetzung sollen 
nachhaltige Strukturen geschaffen werden, um die Grundla-
gen für eine Batteriezellfertigung sowohl mit aktuellen Kon-
zepten mit flüssigen Elektrolyten als auch mit zukünftigen 
Konzepten wie Festkörperbatterien oder Ansätze der Post-
Lithium-Ära zu legen. Im Fokus der Forschungsarbeiten ste-
hen dabei die Erhöhung von Energiedichte und Schnelllade-
fähigkeit, von Sicherheit und Lebensdauer sowie Aspekte 
der zirkulären Wirtschaft wie beispielsweise Recycling und 
die Substitution kritischer oder toxischer Rohstoffe. Exzel-
lente Batterieforschungsaktivitäten sowie die Anzahl der 
Batterieforscher in Deutschland sollen erhöht werden. Die 
Ergebnisse sollen in einer „Forschungsfertigung Batterie-
zelle“ in einem großskaligen Maßstab validiert und demons-
triert werden. Es wird so eine weltweit einzigartige Innovati-
onspipeline für die Batterie aufgebaut.  



 

155 

Für die Anwendung in stationären Speichern wird darüber 
hinaus die Erforschung weiterer Batteriekonzepte wie Re-
dox-Flow-Batterien (z. B. auf der Basis organischer Elektro-
lyte) und deren Weiterentwicklung gefördert. 

Zeitraum ab 2020, Laufzeit 10 Jahre 

Beteiligte BMBF weitere Akteure: Wirtschaft (von KMU bis Großunter-
nehmen), Gesellschaft (NGOs, Bürgerinitiativen, etc.)  

3.5.3.9  BMBF-Beitrag zur nationalen Wasserstoffstrategie 

Kurzbeschreibung Wasserstoff ist ein universeller Energieträger, der aktuell 
überwiegend in der Industrie genutzt wird. Er kann auch in 
Gebäuden und Fahrzeugen genutzt werden. Der Bedarf 
wird derzeit unter Anfall erheblicher Mengen von CO2 aus 
fossilen Rohstoffen gedeckt. Der Umstieg auf „grünen“, d. h. 
klimaneutralen, mit erneuerbaren Energien hergestellten 
Wasserstoff ist damit ein zentraler Hebel für Klimaschutz. 
Die Forschungsinitiative trägt zur Nationalen Wasser-
stoffstrategie bei, die von der Bundesregierung bis 2020 vor-
gelegt werden soll. Ziel ist die Entwicklung neuer For-
schungs- und Umsetzungsmaßnahmen zur Produktion, zum 
Transport und zur Nutzung vom grünen Energieträger Was-
serstoff zur Sektorenkopplung.  

Zeitraum  Förderung ab 2020 

Beteiligte BMBF / Wissenschaft (Hochschulen, HGF, FHG, MPG, 
etc.), Wirtschaft (von KMU bis Großunternehmen), Gesell-
schaft (NGOs, Bürgerinitiativen, etc.)  

3.5.3.10 Beitrag der anwendungsnahen Energieforschung zur Wasserstoffstrate-

gie 

Kurzbeschreibung Die Bundesregierung plant bis 2020 eine Wasserstoffstrate-
gie vorzulegen. Im Bereich der anwendungsnahen Energie-
forschung werden darin insbesondere die im Rahmen des 
NIP-2 eingebrachten Forschungsaktivitäten ressortübergrei-
fend gebündelt, neu justiert und weiterentwickelt, u. a. in 
den folgenden Bereichen: 

 nachhaltige Erzeugung von Wasserstoff aus erneuer-

barer Energie, 

 Speicherung und Transport von Wasserstoff, 

 Abtrennung von Kohlendioxid v.a. aus der Atmo-

sphäre (da für die Herstellung von klimaneutralen 

Kraftstoffen CO2 aus der Atmosphäre benötigt wird), 
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 Effizienzsteigerung entlang der gesamten Umwand-

lungskette, insbesondere bei der Wasserstofferzeu-

gung im Elektrolyseur und bei der Umwandlung von 

Wasserstoff in andere chemische Energieträger,  

 Kostenreduktion beispielsweise durch Substitution 

teurer Rohstoffen, Standardisierung oder industriali-

sierte Herstellungsverfahren,  

 Integration von Umwandlungsprozessen in ein Ener-

giesystem mit hohen Anteilen fluktuierender erneuer-

barer Energiequellen, 

 Methanpyrolyse zur kontrollierten, klimaneutralen 

Aufspaltung von Methan in Wasserstoff und elemen-

taren Kohlenstoff,  

 dezentrale Ansätze die Beiträge zur langfristigen Sta-

bilität und Sicherheit des Energiesystems leisten.  

Zeitraum  2020 ff 

Beteiligte BMWi 

Weitere Folgen Stärkung des Exports von Wasserstofftechnologien und da-
mit des Industriestandorts Deutschland. 

3.5.3.11 Forschungsinitiative Energiewende im Verkehr 

Kurzbeschreibung Das 7. Energieforschungsprogramm adressiert auch die 
Schnittstellen zu Mobilität und Verkehr. Beispielsweise sol-
len synthetische, strombasierte Kraftstoffe in Zukunft ent-
scheidend dazu beitragen, den Ausstoß an CO2 und Luft-
schadstoffen wie Stickoxide (NOx) im Verkehrssektor zu re-
duzieren. Die Forschungsinitiative „Energiewende im Ver-
kehr: Sektorkopplung durch die Nutzung strombasierter 
Kraftstoffe“ adressiert einen übergreifenden Ansatz: Durch 
die gezielte Verknüpfung innovativer Energie- und Verkehrs-
themen sollen die Sektoren Energie und Verkehr miteinan-
der gekoppelt werden. Der Sektor Verkehr umfasst landge-
stützte sowie wassergebundene und luftgestützte Transport-
systeme. Angestrebt werden Innovationen, die die technolo-
gischen Möglichkeiten in einem systemorientierten Ansatz 
weiterentwickeln. Die Initiative ist damit auch ein Impuls für 
eine nachhaltige Perspektive der Synergienutzung bei sek-
torübergreifenden Forschungsansätzen. 

Zeitraum  2018 ff 

Beteiligte BMWi 
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Weitere Folgen Adressierung möglicher Importpotenziale für erneuerbare 
Energien. Stärkung des Industriestandort Deutschlands 
durch Nutzung von Exportpotenzialen.  

3.5.3.12 Schlüsselbereiche der Mobilität: A) Urbane Mobilität B) Systemische In-

novationsbarrieren Klimaschutz  

Kurzbeschreibung Entwicklung von nachhaltigen und wirkungsvollen Mobilitäts-
konzepten, verknüpft mit sozialen und technologischen In-
novationen auf der Basis einer systemischen Perspektive. 
Wirkungshebel für eine Dekarbonisierung sollen durch Ana-
lysen des Zusammenspiels von Mobilitätsflüssen, Infrastruk-
turnetzen, Wertschöpfungsketten, Stadt- und Raumplanung 
sowie individuellen und gesellschaftlichen Anforderungen 
identifiziert werden. Die Förderung zielt zum einen auf die 
Entwicklung und praktische Erprobung von klimafreundli-
chen Mobilitätsinnovationen, u. a. in Reallaboren und (regu-
latorischen) Experimentierräumen. Zum anderen soll eine 
fundierte Basis für das langfristige Innovations- und Trans-
formationsmanagement geschaffen werden. Zwei Teilmaß-
nahmen:  

A: urbane Personenmobilität, und  

B: systemische Innovationsbarrieren für Klimaschutz, an-
knüpfend an die Ergebnisse der Nationale Plattform Mobili-
tät (NPM). 

Zeitraum  A (Urbane Mobilität): ab 2020; 

B (Systemische Innovationsbarrieren Klimaschutz): Be-
kanntmachung 2021, Förderbeginn ab 2022; 2.Phase ab 
2025. 

Beteiligte BMBF 

weitere Akteure: Industrie (Automobil, Energie, Logistik, 
Bahn, Schiffs- und Luftverkehre, IT), Arbeitnehmer / Ge-
werkschaften, diverse Bundesressorts (v.a. BMVI), NPM (v. 
a. AG 1), Länder, Regionen / Regionalverbünde, Gemein-
den und Kommunen, Verbände und zivilgesellschaftliche 
Organisationen. 

Weitere Folgen Erhebliche internationale Symbolwirkung. Impulse aus tech-
nologisch, systemisch und sozioökonomisch ausgerichteten 
Forschungsmaßnahmen sind eine wesentliche Vorausset-
zung zur Lösung von Entwicklungsblockaden. 

3.5.3.13 Forschungsinitiative „Energiewende und Gesellschaft“ 

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Energiewende ergeben sich viele technolo-
gie-spezifische Forschungsfragen, zunehmend aber auch 
systemübergreifende Fragestellungen. Diese Maßnahme 
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3.5.3.14 Nationale Umsetzung UNESCO-Weltaktionsprogramm Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung  (BNE) und des Nationalen Aktionsplans BNE (NAP) 

im frühkindlichen Bildungsbereich 

Kurzbeschreibung Durch die strukturelle Verankerung von BNE im Bildungs-
system wird auch der Klimaschutz als ein Schlüsselthema 
der BNE gestärkt. Das BMBF fördert dazu konkrete BNE-
Maßnahmen zum NAP BNE u. a.: Im Bereich der frühkindli-
chen Bildung werden z. B. über eine Förderung der Stiftung 
Haus der kleinen Forscher BNE-Fortbildungen und -Materia-
lien für pädagogische Fachkräfte und Kita-Leitungen entwi-
ckelt und durchgeführt. Klima und Klimaschutz spielen dabei 
eine wichtige Rolle. Gute Beispiele zeigen, wie eine struktu-
relle Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung 
gelingen kann. Dazu zeichnen das BMBF und die Deutsche 
UNESCO-Kommission besonders herausragende Kommu-
nen, Netzwerke und Lernorte im Rahmen des UNESCO-
BNE-Programms aus. 

Zeitraum  2020 – 2022 (frühkindlicher Bereich), weitere Maßnahmen 
zur Umsetzung des NAP BNE  

adressiert explizit Forschungsvorhaben mit system- und 
technologieübergreifendem Charakter zu gesellschaftlichen 
Fragen im Kontext der Energiewende. Die Projektvor-
schläge sollen sich nicht auf einen einzelnen Technologie-
bereich reduzieren lassen. Gleichzeitig müssen sie einen 
deutlichen Mehrwert für die Energieforschung haben. Dazu 
zählen beispielsweise sektorübergreifende Analysen der ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen der Energiewende, 
die Erforschung von Akzeptanz und Mitwirkung im Transfor-
mationsprozess oder auch die sozioökonomische Erfor-
schung der Folgen von Strukturwandelmaßnahmen. Nicht 
adressiert ist die originäre Politikberatung. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2019 ff 

Beteiligte BMWi / Akteure aus dem sozialwissenschaftlichen, kommu-
nikationswissenschaftlichen oder geisteswissenschaftlichen 
Forschungsumfeld; zudem Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen aus dem Bereich Energie und Umwelt, sowie 
Praxispartner (z. B. Verbände oder zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen). 

Weitere Folgen Beitrag zur Bewältigung des Strukturwandels in den deut-
schen Braunkohlerevieren. 
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Beteiligte BMBF / Akteure in der Nationalen Plattform inkl. Fachforen: 
Bundesressorts (BMFSJF, BMZ, BMWi und BMU), die Län-
dervertretungen KMK, UMK und JFMK, Vertretungen kom-
munaler Spitzenverbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsver-
bände, Wissenschaft und zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen  

3.5.3.15 Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung im Weltaktionsprogramm 

BNE 

Kurzbeschreibung Die Förderung zur beruflichen Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung ist Teil des Prozesses zum Weltaktionsprogramm 
BNE auf der Grundlage eines nationalen Aktionsplans BNE 
(NAP). Sie bezieht sich auf die nachhaltigkeitsrelevante 
Kompetenzentwicklung bei Schülerinnen und Schülern, Aus-
zubildenden, Ausbildenden sowie Betriebsinhaberinnen und 
-inhabern und der Managementebene in KMU sowie auf den 
Transfer von Schlüsselkompetenzen zur nachhaltigen Ge-
staltung technologisch veränderter Arbeitsprozesse durch 
Fachkräfte im Rahmen der nationalen Weiterbildungsstrate-
gie (NWS).  

Zeitraum  2020 – 2024 

Beteiligte BMBF / weitere Akteure: (betriebliches) Bildungspersonal, 
Auszubildende; Betriebsinhaber und Management in KMU; 
Wissenschaft; Verbände; Unternehmen 

3.5.3.16 Innovationsfonds „Klimaschutz als Jugendpolitik“ 

Kurzbeschreibung Die Bundesregierung legt einen Innovationsfonds „Klima-
schutz als Jugendpolitik“ auf, der niedrigschwellige Mikrofi-
nanzierungen für Projekte und Initiativen der Klimaschutzbil-
dung und des Klimaschutzengagements von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen bereitstellt. Der Innovationsfonds 
vergibt auch Klimaschutzstipendien, die gezielt das heraus-
ragende Engagement von Jugendlichen und jungen Men-
schen für den Klimaschutz unterstützen. 

Zeitraum  Von 2020 bis 2025 

Beteiligte BMU 

Weitere Folgen Gestärktes langfristiges Engagement von Jugendlichen und 
jungen Menschen für Klimaschutz, Demokratieförderung, 
niedrigschwellige Ergänzung und damit mittelbare Stärkung 
der Freiwilligendienste.  
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3.5.3.17 Digital Innovation Hub for Climate 

Kurzbeschreibung Initiierung und Finanzierung eines Digital Innovation Hub for 
Climate, Fokus Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik. Stärkung einer anwendungsorientierten For-
schung & Entwicklung im Bereich des Klimaschutzes durch 
Austausch über digitale Innovationen sowie die Nutzung di-
gitaler Technologien im Klimaschutz und die Entwicklung 
von Geschäftsmodellen.  

Zeitraum  Aufbau ab 2020, Laufzeit potenziell bis 2030 

Beteiligte BMU, BMBF  

Weitere Folgen Investitionen werden angereizt  

3.5.3.18 Green ICT: F&E zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks digitaler Tech-

nologien 

Kurzbeschreibung Ziel ist die Entwicklung technologischer Lösungen zur Ver-
ringerung des CO2-Verbrauchs digitaler Technologien. In 
der Reduktion des Energieverbrauches von informationsver-
arbeitenden und -speichernden Komponenten wie z. B. Pro-
zessoren oder Serverfarmen (Clouds) und der dazugehöri-
gen Kommunikationstechnologien (ICT / IKT) liegt bereits 
heute ein erhebliches Potenzial für Klimaschutz. Derzeit ent-
stehen neue digitale Anwendungen, insbesondere im Be-
reich „Big Data“, das Internet der Dinge und der Künstlichen 
Intelligenz, die den Bedarf an Rechenleistung für die Daten-
auswertung noch weiter erhöhen. Angesichts des rasant 
wachsenden Einsatzes dieser Technologien in der Wirt-
schaft ist die Entwicklung von technologischen Lösungen 
zur Steigerung der Energieeffizienz von IKT essentiell. Da-
bei gibt es zusammen mit der Europäischen Union z. B. bei 
der Europäischen Prozessor Initiative (EPI) gemeinsame Ini-
tiativen die es auszubauen gilt. 

Zeitraum ab 2020 

Beteiligte BMBF  

3.5.3.19 Forschungsinitiative „Digitalisierung der Energiewende“ 

Kurzbeschreibung Die Digitalisierung der Energiewende steht als Sammelbe-
griff für den vermehrten Einsatz von IKT zur Umsetzung der 
Energiewendeziele und dessen Rückwirkungen auf das 
Energiesystem. Sie kann eine Schlüsselrolle bei der Lösung 
bestehender und zukünftiger Herausforderungen der De-
zentralisierung, Flexibilisierung und effizienten Nutzung von 
Energie und Ressourcen einnehmen und wirkt in ihren un-
terschiedlichen Ausprägungen im gesamten Energiebereich. 
Darum wird das Thema Digitalisierung in allen Teilbereichen 
der anwendungsnahen Energieforschung mit adressiert. 
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Gleichzeitig führt die Digitalisierung auch zu einer Erhöhung 
der Komplexität und schafft weitere Abhängigkeiten. Die Zu-
verlässigkeit und Sicherheit des Energiesystems darf mit 
weiter zunehmender Digitalisierung und Automatisierung 
nicht infrage gestellt werden. Diese Maßnahme adressiert 
darum explizit Forschungsvorhaben mit übergeordnetem 
Charakter im Kontext der Digitalisierung der Energiewende.  

Zeitraum  2019 ff 

Beteiligte BMWi 

Weitere Folgen Unterstützung der Umsetzung der Digitalen Strategie 2025 
des BMWi oder des Gesetzes zur Digitalisierung der Ener-
giewende 

3.5.3.20 Finanzwirtschaft und Klimaschutz 

Kurzbeschreibung Kern ist der Kompetenzaufbau einer starken und aktionsfä-
higen Forschungscommunity in Deutschland im Themenfeld 
Finanzwirtschaft und Klimaschutz. Ausgehend von der 
BMBF-Fördermaßnahme „Ökonomie des Klimawandels“ 
sollen aktuell wichtige Themen und Debatten aufgegriffen 
und in einem gemeinsamen Prozess von Wissenschaft, 
Real-, Finanzwirtschaft und Politik konkrete Themenberei-
che und Forschungsfragen identifiziert werden. Diese sollen 
dann durch die BMBF-Förderung in breit aufgestellten For-
schungsverbünden und begleitenden Vernetzungs- und Dia-
logaktivitäten mittel- bis langfristig bearbeitet werden. Die 
Maßnahme soll zeitlich gestaffelt in verschiedenen Kompo-
nenten realisiert werden. 

Zeitraum  Förderbeginn in drei Komponenten ab 2019 / 2020 / 2022; 
Folgephase ab 2025 

Beteiligte BMBF / Netzwerken und Plattformen aus Finanzwirtschaft, 
finanzwissenschaftliche Forschungsinstitute, Finanzmarktre-
gulierung, ggf. Realwirtschaft, etc.  

Weitere Folgen Besseres Risikomanagement in Finanzinstituten und Erhö-
hung der Finanzmarktstabilität. Wichtiger Beitrag für die na-
tionale Strategie nachhaltiger Finanzwirtschaft. 

3.5.3.21 Forschungsinitiative Klimaschutz in Land- und Forstwirtschaft 

Kurzbeschreibung Ziel der Forschungsinitiative ist die Steigerung der Senken-
funktion von Böden und Wäldern, die Entwicklung von Stra-
tegien für eine landdegradationsneutrale Boden- und Flä-
chennutzung, sowie die Entwicklung klimafreundlicher land-
wirtschaftlicher Betriebe, Betriebsmittel und Produktionsket-
ten. Auf Basis bestehender Forschungsergebnisse sollen in-
novative, übergreifende und systemische Ansätze und Her-
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angehensweisen in Regionen und Handlungsfeldern entwi-
ckelt werden, die ein besonders hohes und nachhaltiges Po-
tenzial aufweisen, effektiv und im Einklang mit anderen 
Nachhaltigkeitszielen zum Klimaschutz beizutragen. Dazu 
werden transdisziplinäre Ansätze verfolgt. Inhaltliche 
Schwerpunkte liegen in der systemischen Betrachtung land-
wirtschaftlicher Betriebe und Produktionsketten, Bodenma-
nagement und Steigerung der Senkenfunktion (CO2-Se-
questrierung) bzw. Verringerung von Treibhausgasemissio-
nen u. a. bei der Düngung, Wald, ACCESS for DPPN (Pflan-
zen-Boden-Interaktionen zur Steigerung der Produktivität 
und Bodenfruchtbarkeit, Boden als CO2-Senke), Agrarsys-
teme der Zukunft sowie Weiterentwicklung von nachhaltigen 
Doppel- bzw. Mehrfachnutzungen von Flächen.  

Zeitraum Förderbeginn ab 2020  

Beteiligte BMBF, in Abstimmung mit BMEL / Wissenschaft, land- und 
forstwirtschaftliche Akteure aus Praxis, Politik, Verwaltung 
und Beratung, Privatwirtschaft, Kommunen, Zivilgesell-
schaft, Verbände und Gesellschaften, internationale Netz-
werke  

3.5.3.22 Neue Bioökonomiestrategie 

Kurzbeschreibung Ziel ist die Entwicklung nachhaltig erzeugter, biobasierter 
Produkte und biobasierter Produktionsverfahren unter ande-
rem durch die Substitution fossil-basierter Produkte und für 
die Wiederverwertung/ -verwendung (Reprozessierung) von 
Verbrauchsgütern für neue Produkte (Kaskadennutzung, 
Kreislaufwirtschaft). Neue Maßnahmen sind u. a. Zukunfts-
technologien für die industrielle Bioökonomie (biohybride 
Technologien: Elektrobiosynthese und Photobiosynthese 
zur CO2-Nutzung), die Förderphase 3 der Allianz Zero-
CarbFP (stoffliche Nutzung kohlenstoffreicher Abfallströme 
zur Produktion funktionaler Biomasse und zur Herstellung 
bzw. Rückgewinnung von Wertstoffen unter Einsatz biotech-
nologischer Verfahren) sowie mikrobielle Biofabriken (CO2-
Nutzung in der Biotechnologie). 

Zeitraum  Die F&E-Förderung zur Bioökonomie soll ab Herbst 2019 
mit der Präsentation einer nationalen Bioökonomiestrategie 
der Bundesregierung (bündelt die bisher getrennten Strate-
gien zur Forschung und Politik) weiter intensiviert werden.  

Beteiligte BMBF, BMEL, Wissenschaft, Wirtschaft, insbesondere 
KMU, Start-ups 
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3.5.3.23 Zukunft Bau Modellvorhaben für experimentelles Bauen 

Kurzbeschreibung Die Zukunft Bau Forschungsförderung soll um ein Modell-
vorhaben für experimentelles Bauen ergänzt werden. Tech-
nische, baukulturelle und organisatorische Innovationen für 
das zukunftsgerechte und bezahlbare Bauen sollen prak-
tisch erprobt und damit deren Diffusion in die allgemeine 
Planungs- und Baupraxis unterstützt werden. Dazu soll die 
Realisierung nachhaltiger, energieeffizienter und bezahlba-
rer Baumaßnahmen gefördert werden, die technische, orga-
nisatorische oder baukulturelle Innovationen zur Lösung ge-
sellschaftlicher Herausforderungen anwenden: Energie-
wende, Klima- und Umweltschutz, Ressourcenschonung, 
Klimawandelfolgen, demografischer Wandel, gesellschaftli-
che Teilhabe. In Ergänzung zur Forschungsinitiative Ener-
giewende Bauen im Rahmen des 7. Energieforschungspro-
gramms, sowie zur Maßnahme Reallabore der Energie-
wende weitet das Modellvorhaben für experimentelles 
Bauen die Betrachtung auf den gesamten Lebenszyklus von 
Gebäuden sowie auf Themen wie Ressourcen- und Flä-
cheneffizienz, Suffizienz, Generationengerechtigkeit, Um-
welt- und Gesundheitsschutz aus. 

Zeitraum  ab 2020 Laufzeit 10 Jahre 

Beteiligte BMI 

Weitere Folgen Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Bauwirtschaft / För-
derung nachhaltigen Bauens. 

3.5.3.24 Erforschung und Beobachtung von Aerosolen, Wolken und Spurenga-

sen 

Kurzbeschreibung Die Erforschung von kurzlebigen Treibhausgase (SLCP) 
und Luftschadstoffen (u. a. Feinstaub und Stickstoffdioxid), 
insbesondere deren räumlicher und zeitlicher Verteilung, ist 
als wissenschaftliche Grundlage für zukünftige politische 
Entscheidungen in den Bereichen Klimaschutz und Luftrein-
haltung von erheblicher Bedeutung. Dies ist gleichzeitig ein 
wichtiger Beitrag zu einem Forschungsverbund unter der 
Bezeichnung Aerosols, Clouds and Trace gases Research 
Infrastructure (ACTRIS) auf europäischer Ebene. In ACTRIS 
haben sich Forschungseinrichtungen aus 16 europäischen 
Staaten zusammengeschlossen. Deutschland ist derzeit als 
einziger Staat Beobachter. Zahlreiche deutsche For-
schungseinrichtungen sind am Prozess beteiligt. Eine Ver-
netzung der führenden europäischen Forschungseinrichtun-
gen auf dem Themengebiet der Luftschadstoffe und kurzle-
bigen Treibhausgase ist im Interesse Deutschlands. Der 
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Wissenschaftsrat hat das ACTRIS-Vorhaben durchweg po-
sitiv beurteilt. Die am Prozess beteiligten deutschen For-
schungseinrichtungen zeichnen sich durch eine hohe wis-
senschaftliche Expertise aus. 

Zeitraum  Förderbeginn ab dem Jahr 2020 

Beteiligte BMU; enge Abstimmung mit BMBF und BMVI 

Akteure: Wissenschaft in Deutschland und 15 weiteren eu-
ropäischen Staaten 

Weitere Folgen Erkenntnisse im Hinblick auf die Wechselwirkungen mit der 
Luftreinhaltung und mögliche Synergieeffekte zwischen die-
sen Bereichen 

3.5.4 Klimaschutz und Gesellschaft  

Beschreibung des Handlungsfeldes 

Wirkungsvolle Klimaschutzpolitik benötigt einen intensiven Austausch zwischen Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Politik. Maßnahmen in diesem Bereich erstrecken sich auf 
Informationskampagnen, Förderprogramme sowie den Austausch zu alternativen 
Messinstrumenten für wirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Entwicklung neben 
den Berechnungen zum Bruttosozialprodukt. Die Maßnahmen stehen dabei teilweise 
in engem Bezug zu Maßnahmen anderer Handlungsfelder (z. B. Bildungsmaßnah-
men im Kap. 3.5.3). 

Emissionsentwicklung inkl. Annahmen zur und Bedingungen für Referenzentwicklung 

Die Emissionen aus diesem Bereich sind bisher nicht Gegenstand von Quantifizie-
rungen gewesen. 

Herausforderung und Ziel 

Klimaschutzpolitik muss über sektorales Denken hinausgehen und den Wandel in 
seiner Gesamtheit im Blick behalten. Es gilt, Akteure aller Art zu einem Handeln zu 
befähigen und zu ermutigen, das die Transformation hin zur Treibhausgasneutralität 
unterstützt und vorantreibt. Gesellschaftliche Veränderungen kann und darf die Poli-
tik nicht erzwingen – wohl aber durch gezielte Maßnahmen erforderliche Vorausset-
zungen schaffen und die Dynamik anreizen. Wir brauchen neue Ansätze, um den ge-
sellschaftlichen Wandel hin zu treibhausgasneutralem Handeln voranzutreiben.  

So liegt beispielsweise der Anteil der Ernährung (Herstellung, Vermarktung und Zu-
bereitung von Lebensmitteln) an den Treibhausgasemissionen in Deutschland in der 
Größenordnung zwischen 15 und 20 Prozent und ist damit vergleichbar mit den 
Emissionen des Verkehrssektors, auch wenn die Minderungspotenziale in beiden Be-
reichen unterschiedlich zu beurteilen sind. Verhaltensänderungen und gesellschaftli-
che Trends können somit einen relevanten Beitrag zum Erreichen der Klimaschutz-
ziele leisten. Vor diesem Hintergrund können auch eine erweiterte Bewertung gesell-
schaftlichen Wohlstands und Fortschritts, die Information der Öffentlichkeit sowie die 
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Früherkennung gesellschaftlicher, für den Klimaschutz relevanter Trends die Trans-
formation in Richtung Klimaneutralität maßgeblich unterstützen. 

Wer sind die handelnden Personen im Handlungsfeld Klimaschutz und Gesellschaft, 

wen erreichen die einzelnen Maßnahmen? 

Der Wandel hin zu klimaverträglicherem Verhalten betrifft letztlich alle gesellschaftli-
chen Gruppen und alle Lebensbereiche. Studien belegen Unterschiede im Hinblick 
auf Veränderungs- und Engagementbereitschaft sowie geeignete Kommunikations-
wege insbesondere zwischen Generationen, sozialen Milieus sowie verschiedenen 
Geschlechtern. Diese gilt es gezielt zu adressieren. 

3.5.4.1 Programm zur Stärkung der Nachhaltigkeit in der Gemeinschaftsverpflegung  

Kurzbeschreibung Stärkung der Nachhaltigkeitskriterien (Mindeststandards) für 
das Speiseangebot von Kantinen der Bundesverwaltung auf 
Basis der bereits verpflichtend eingeführten DGE-Qualitäts-
standards. Optionale Kennzeichnung der Klimawirkung auf 
den Speiseplänen von Kantinen der Bundesverwaltung. Ge-
steigert werden sollen die Angebotsvielfalt und die Attraktivi-
tät pflanzenbetonter (vegetarisch / vegan) bzw. CO2-reduzier-
ter Gerichte, ebenso der Anteil an Produkten aus ökologi-
scher Landwirtschaft, ausdrücklich unter Beibehaltung der 
Auswahloption von Gerichten mit Fleischanteilen an allen 
Werktagen.  

Die Bundesregierung wird den Bundesländern empfehlen, 
die weiterentwickelten DGE-Qualitätsstandards in ihren je-
weiligen Kantinenrichtlinien ebenfalls als Verpflichtung aufzu-
nehmen.  

Zeitraum der Um-
setzung 

ab 2020 laufend 

Beteiligte BMEL (Ff), BMU, UBA, DGE, DEHOGA 

Weitere Folgen Mit dieser Maßnahme wird ein Angebot für gesundheitsför-
derliche und nachhaltige Ernährung geschaffen, die für das 
Erreichen der globalen Nachhaltigkeitsziele von zentraler Be-
deutung ist. 

Darüber hinaus kann ein Erfolg der Maßnahme positive ge-
sundheitliche Effekte bei den rund 700.000 Beschäftigten der 
Bundesverwaltung auslösen. Ebenso bei weiteren Personen, 
die durch diese Maßnahme erreicht werden. Gleiches gilt für 
die (früh-)kindliche Gesundheit.  

Entsprechende Verringerung der gesamtgesellschaftlichen 
Folgekosten gesundheitsschädlicher Ernährungsweisen. 

Entsprechende Verringerung der Umweltfolgen des Konsums 
tierischer Produkte.  

Sensibilisierung breiterer Bevölkerungsgruppen für Tier-
rechts- und –schutzaspekte. 
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Folgenabschätzung FhG ISI (Projektleitung), Forum Ökologisch-Soziale Markt-
wirtschaft (FÖS), Prognos AG, Fraunhofer-Institut für Sys-
tem- und Innovationsforschung (ISI), Institut für Ressour-
ceneffizienz und Energiestrategien (IREES), Öko-Institut 
e.V., Institut für angewandte Ökologie, Institut für Energie- 
und Umweltforschung (ifeu): Wissenschaftliche Unterstüt-
zung Klimapolitik und Klimaschutzprogramm 2018“; ELViS-ID 
E31564581 

Wechselwirkungen Bedeutende Wechselwirkungen (Synergien) mit der mensch-
lichen Gesundheit. Ebenso mit anderen Umweltbereichen 
(Gewässer- und Bodenqualität, Luftreinhaltung, Biodiversi-
tätserhalt, nachhaltige Landnutzung). Dies bedeutet, dass 
durch ganzheitliche integrierte Ansätze, also durch Kombina-
tionen von synergetisch wirkenden Maßnahmen, eine weitere 
Verstärkung der Hebelwirkung der vorliegenden Maßnahme 
erreicht werden könnte.   

3.5.4.2 Informationskampagne „Klimaschutz 2050“ 

Kurzbeschreibung Bürgerinnen und Bürger machen sich darüber Gedanken, 
wie sie persönlich etwas zum Klimaschutz beitragen können. 
Diese weit verbreitete Bereitschaft wird die Bundesregierung 
unterstützen, indem sie ein Informationsportal bereitstellt, in 
dem über Handlungsmöglichkeiten für Bürger und Unterneh-
men informiert wird.  

Ergänzend wird eine umfassende Informationskampagne 
über alle relevanten Medien mit zielgruppenspezifisch gestal-
teten Informationen zur Erklärung der Klimaschutzpolitik der 
Bundesregierung aufgelegt. 

Zeitraum der Um-
setzung 

2020-2030 

Beteiligte BMU, BPA, weitere Ressorts 

Folgenabschätzung Folgenabschätzungen nicht vorhanden. 

Wechselwirkungen Stärkung des Verständnisses in der Öffentlichkeit für andere 
Klimaschutzmaßnahmen 



 

167 

3.5.4.3 Strategische Früherkennung klimaschutzrelevanter Entwicklungen 

Kurzbeschreibung Einrichtung eines ressortübergreifenden Horizon Scanning-
Systems in der Bundesregierung, das kontinuierlich klima-
schutzrelevante Trends erkennt und in ihren Chancen und 
Risiken bewertet. Durch das System werden Trends und 
ähnliche Zukunftsphänomene identifiziert und nach Katego-
rien wie Wahrscheinlichkeit des Eintreffens, Zeithorizont, po-
tenzieller weiterer Verlauf etc. aufgearbeitet. Zudem wird der 
Grad der Umwelt-/ Klima-Wirkungen und -Folgen dargestellt, 
differenziert nach unterschiedlichen Wirkungsbereichen (Na-
tur, Gesellschaft, Wirtschaft etc.). Durch Verknüpfung dieser 
beiden Dimensionen werden prioritäre Ereignisse und Trends 
identifiziert. Die Analyse umfasst auch die Identifizierung re-
levanter politischer Ansatzpunkte, über die die jeweiligen 
Chancen proaktiv genutzt und gestärkt, die Risiken gemin-
dert werden können. Es werden Prozesse zur Umsetzung 
von Maßnahmen organisiert, mit denen Chancen von Trends 
genutzt und Risiken gemindert werden können.  

Zeitraum der Um-
setzung 

2020-2021, ggf. fortlaufend 

Beteiligte Alle Ressorts, Bundeskanzleramt: Einrichtung eines IMA 
„Strategische Vorausschau“ in Umsetzung des Kabinettsbe-
schlusses zur Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (2016, S. 
44), der an den Staatssekretärsausschuss Nachhaltige Ent-
wicklung berichtet. Nach Konstituierung begründet der IMA, 
unterstützt durch externe Experten und methodische Instru-
mente, einen systematischen Horizon-Scanning-Prozess und 
daran anschließend eine Auswertung unter klimapolitischen 
Gesichtspunkten. 

Weitere Folgen nicht abschätzbar 

Folgenabschätzung Folgenabschätzungen nicht vorhanden. 

Wechselwirkungen Die Maßnahme unterstützt auch den wissenschaftlichen Be-
gleitprozess und die dazugehörige Wissenschaftsplattform 
des Klimaschutzplans. Sie ist entsprechend auch darauf hin 
abgestimmt. 

Die Erkenntnisse aus der strategischen Vorausschau können 
ggf. für die Umsetzung, Weiterentwicklung, Modifizierung an-
derer Maßnahmen genutzt werden. 
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3.5.4.4 Vermeidung von Lebensmittelabfällen 

Kurzbeschreibung Die beschlossene Nationale Strategie zur Reduzierung der 
Lebensmittelverschwendung setzt die Bundesregierung kon-
sequent um. Ein Indikator zur Entwicklung der Lebensmittel-
abfälle und –verluste in Deutschland wird für die Deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie vorbereitet. Damit werden die Er-
gebnisse der Anstrengungen transparent und dokumentier-
bar. Wenn Lebensmittelabfälle vermieden werden, hat dies 
mittelbar auch Auswirkungen auf die mit der Produktion von 
Lebensmitteln verbundenen Treibhausgase. 

 Die Kampagne „Zu gut für die Tonne!“ wird erweitert und die 
gesamte Lebensmittelversorgungskette mit einbezogen. Ziel 
ist die Reduzierung der Lebensmittelabfälle in privaten Haus-
halten und in der Außer-Haus-Versorgung bis 2030 um 50 
Prozent und eine möglichst weitgehende Reduzierung in den 
sonstigen Teilen der Versorgungskette (z. B. landwirtschaftli-
che Produktion). In Dialogforen pro Sektor werden gemein-
sam mit Lebensmittelunternehmen, zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen, Vertreterinnen und Vertretern aus den verant-
wortlichen Länder- und Bundesressorts sowie der Wissen-
schaft weitere Schritte zur Reduzierung der Lebensmittelver-
schwendung erarbeitet. Für den jeweiligen Sektor sollen Ziel-
marken definiert und geeignete Formate zur Umsetzungs- 
und Erfolgskontrolle vereinbart werden. Hierzu zählt auch die 
Verbesserung der Datenlage bezüglich des Umfangs der ent-
stehenden Lebensmittelabfälle, um u. a. zukünftige Berichts-
pflichten der EU zu erfüllen.  

Bisher ist vorgesehen, einen Primärindikator für die Deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln, der den angestrebten 
Rückgang der Lebensmittelabfälle in Tonnen Frischmasse 
abbildet. Auf Basis des zu entwickelnden Primärindikators 
zur Erfassung der Lebensmittelabfälle in Tonnen Frisch-
masse soll am Thünen Institut mit zusätzlichen Mitteln ein 
Konzept für einen Sekundärindikator (Klimarelevanz der ent-
standenen Lebensmittelabfälle) auf Basis des Primärindika-
tors erarbeitet werden. 

Zeitraum der Um-
setzung 

fortlaufend.  

Beteiligte BMEL ff. 

Für die Datenerfassung wurde eine interministerielle Arbeits-
gruppe unter Beteiligung von BMEL (ff.), BMU (UBA), Thü-
nen-Institut, Statistisches Bundesamt eingerichtet. Für die Er-
arbeitung der Reduzierungsmaßnahmen werden alle Akteure 
der Wertschöpfungskette (Produzenten, Handel, Gastrono-
mie, Verbraucher) einbezogen. 
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Weitere Folgen Durch Bildungsmaßnahmen werden zusätzliche Arbeitskräfte 
benötigt. Andererseits werden Arbeitskräfte frei, wenn Ver-
luste eingespart und dadurch weniger Mengen produziert 
werden. Eine Bilanz mit Aussagen zum Nettoeffekt ist auf-
grund von fehlenden Informationen derzeit nicht möglich. 

Folgenabschätzung derzeit nicht vorhanden 

Wechselwirkungen Die Maßnahme kann eine Verringerung der Produktionsmen-
gen in der Landwirtschaft, die durch Maßnahmen zur Sen-
kung der N-Überschüsse und durch die Ausweitung des öko-
logischen Landbaus ausgelöst werden können, durch Ver-
lustvermeidung in der Verarbeitung, Vermarktung und im 
Verbrauch kompensieren. Neben den durchweg positiven 
Wirkungen einer reduzierten Ressourcennutzung durch ge-
ringeres Abfallaufkommen ist ein marginaler Mehraufwand 
für die Substitution von organischen Düngern (Kompost, Bio-
gassubstrat) zu erwarten. 
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4. Umsetzung und Fortschreibung  

Auf der Grundlage des vorliegenden Klimaschutzprogramms wird die Bundesregie-
rung alle im Kapitel 3 beschriebenen Maßnahmen vollständig und fristgerecht umset-
zen. Einzelheiten dazu sind unter Kapitel 2.4 ausgeführt.  

4.1 Wissenschaftsplattform Klimaschutz 

Die von der Bundesregierung eingerichtete Wissenschaftsplattform Klimaschutz wird 
die Weiterentwicklung und ggf. Ergänzung der deutschen Langfriststrategie Klima-
schutz (aktuell niedergelegt im Klimaschutzplan 2050) sowie des vorliegenden und 
ggf. zukünftiger Klimaschutzprogramme begleiten. Sie wird Expertisen und Bewer-
tungen zu klimaschutzrelevanten Themen bereitstellen und somit Wissen zur Orien-
tierung und für Entscheidungen der Bundesregierung generieren.  

Der Lenkungskreis der Wissenschaftsplattform steht über den Dialog in entsprechen-
den Gremien im regelmäßigen Austausch mit der Bundesregierung (z. B. über den 
Interministeriellen Ausschuss Klimaschutz (IMA „CO2-Reduktion“) sowie mit der Zivil-
gesellschaft und der Wirtschaft (z. B. über das Aktionsbündnis Klimaschutz). Feder-
führende Ressorts für die Wissenschaftsplattform sind das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) sowie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (BMU).  

4.2 Beteiligung der Stakeholder und Bundesländer 

4.2.1 Aktionsbündnis Klimaschutz 

Die Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzprogramms soll durch eine 
breite Beteiligung begleitet werden. Dazu wird das bereits 2015 von der Bundesre-
gierung eingerichtete Aktionsbündnis Klimaschutz mit Vertreterinnen und Vertretern 
aller gesellschaftlichen Gruppen sowie der Kommunen fortgeführt. Das Aktionsbünd-
nis soll die Umsetzung der Maßnahmen unterstützen, die Aktivierung der vorhande-
nen Potenziale unter anderem durch eine Vernetzung eigener Aktivitäten der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer am Aktionsbündnis erleichtern und weitere Handlungs-
möglichkeiten identifizieren.  

Ab 2020 soll in den Sitzungen des Aktionsbündnisses regelmäßig diskutiert werden, 
wie seine Mitglieder die Maßnahmenumsetzung in den einzelnen Sektoren, im Hin-
blick auf die Sektorenkopplung sowie die Umsetzung der sektorenübergreifenden 
Maßnahmen unterstützen können und werden.  

4.2.2 Länder 

Die Länder nehmen im Aktionsbündnis Klimaschutz einen aktiven Beobachterstatus 
ein.  
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Ein regelmäßiger intensiver Austausch auf Fachebene über z. B. die Erarbeitung und 
Umsetzung von Klimaschutzzielen, -programmen und -konzepten, Monitoring, Beteili-
gungsprozesse, Klimaschutzgesetze und Förderprogramme erfolgt seit 2017 im stän-
digen Ausschuss Klimaschutz im Rahmen der Bund / Länder-Arbeitsgemeinschaft 
„Klima, Energie, Mobilität – Nachhaltigkeit“ (KliNa).  

Die Bundesregierung möchte die Länder darüber hinaus im Rahmen der Umwelt-, 
Wirtschafts-, Bau-, Verkehrs- und der Landwirtschaftsministerkonferenz sowie ihrer 
jeweiligen Arbeitsgremien an der Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutz-
programms beteiligen. 

4.3 Klimaschutzberichterstattung 

Im Rahmen verpflichtender Berichterstattungen unter der Klimarahmenkonvention 
der Vereinten Nationen und der europäischen Monitoring- und der Governance-Ver-
ordnung stellt die Bundesrepublik Deutschland regelmäßig die Emissionsentwicklung 
der Vergangenheit dar und legt eine Projektion der künftigen Emissionsentwicklung 
vor.  

Die wichtigsten Berichte auf internationaler und europäischer Ebene sind:  

 Der Nationale Inventarbericht über die Treibhausgasemissionen in Deutsch-

land seit dem Jahr 1990 sowohl an UNFCCC und auch die Europäische Union 

(jährlich). Er ist das wichtigste Instrument zur Bewertung der Erfüllung der 

Minderungsverpflichtungen eines Staates auf internationaler und europäischer 

Ebene. 

 Der Projektionsbericht an die Europäische Union (alle zwei Jahre). Er stellt in 

verschiedenen Szenarien die mögliche emissionsmindernde Wirkung von Kli-

maschutzmaßnahmen in den kommenden 20 Jahren dar.  

 Der Nationalbericht unter der Klimarahmenkonvention (alle vier Jahre). Er 

dient einer umfassenden Berichterstattung zum Klimaschutz, u. a. über natio-

nale Rahmenbedingungen, Treibhausgasemissionen, Klimaschutzmaßnah-

men und Projektionen, umfasst aber auch Anpassung an den Klimawandel, 

Forschung sowie finanzielle und technische Zusammenarbeit.  

 Der sogenannte Zweijährliche Bericht (Biennial Report) an UNFCCC (alle zwei 

Jahre). Er setzt den Fokus auf die Dokumentation des Fortschritts zur Errei-

chung der Klimaschutzziele und der Klimaschutzfinanzierung. Der Zweijährige 

Bericht aktualisiert die dazu wesentlichen Teile des Nationalberichts, wie 

Treibhausgasinventare, Projektionen, implementierte und geplante Klima-

schutzmaßnahmen und die finanzielle und technische Zusammenarbeit mit 

Entwicklungsländern. 

 Der Nationale Energie und Klimaplan (NECP) auf EU-Ebene als neues Pla-

nungs- und Monitoringinstrument für die Dekade bis 2030: Jeder Mitgliedstaat 

soll bis 31. Dezember 2019 einen finalen NECP bei der EU-Kommission vorle-

gen und nach vorgegebenen Fristen aktualisieren.  
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4.3.1 Klimaschutzbericht der Bundesregierung 

Zur Begleitung der Umsetzung des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 der Bun-
desregierung enthält der jährliche Klimaschutzbericht bisher den Umsetzungsstand 
und die Emissionsentwicklung in den Handlungsfeldern sowie die erwarteten Minde-
rungswirkungen bis 2020.  

Zur regelmäßigen Prüfung der Umsetzung und Erfüllung der Treibhausgasminde-
rungsziele führt die Bundesregierung die Erstellung der Klimaschutzberichte auch 
über 2020 jährlich fort, um bei Bedarf nachsteuern zu können. Die Klimaschutzbe-
richte enthalten gemäß dem bereits eingeführten Format den Stand der Maßnah-
menumsetzung der aktuell gültigen Klimaschutzprogramme zum Klimaschutzplan 
2050, die jeweils aktuellen Trends der Emissionsentwicklung in den verschiedenen 
Handlungsfeldern und eine Schätzung der zu erwartenden Minderungswirkungen für 
die nächsten Reduktionsschritte.  

4.3.2 Veröffentlichung des nationalen Inventarberichts 

Das Umweltbundesamt veröffentlicht jährlich den Nationalen Inventarbericht. Die 
Emissionsentwicklung in den einzelnen Sektoren wird entsprechend den Daten über 
Treibhausgasemissionen der emissionshandelspflichtigen stationären Anlagen (VET-
Bericht) dabei so ausgewiesen, dass der Emissionsanteil im Anwendungsbereich der 
EU-Klimaschutzverordnung („Non-ETS“) ablesbar ist. In den Non-ETS-Sektoren wird 
der Zielpfad bis zum Treibhausgas-Minderungsziel 2030 ausgewiesen. 

4.4 Fortschreibung und ergänzende Maßnahmen 

Mit diesem Klimaschutzprogramm sollen die Klimaziele der Bundesrepublik Deutsch-
land bis zum Jahr 2030 erreicht werden. Die THG-Minderungsziele des Klimaschutz-
plans 2050 inklusive der Sektorziele sind durch die Bundesregierung mehrfach be-
stätigte Grundlage der mittel- und langfristigen Klimaschutzpolitik 

Daneben bestehen für Deutschland die in der EU vereinbarten Klimaschutzziele aus 
der EU-Klimaschutzverordnung und der Verordnung über den Klimaschutzbeitrag 
von Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft („LULUCF-Verord-
nung“).  
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Das BVerwG erleichtert einen kommunalen Anschluss- und Benutzungszwang aus
Gründen des globalen Klimaschutzes. Das ist wichtig für den Faktor Wärme in der
Energiewende, kommentiert Felix Ekardt.

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig hat am Donnerstag ein Urteil zu der
Frage gefällt, unter welchen Voraussetzungen eine Kommune den Anschluss- und
Benutzungszwang an eine Fernwärmeversorgung zum Zwecke des globalen Klimaschutzes
nach § 16 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) anordnen darf (Urt. v.
08.09.2016, Az. 10 CN 1.15). Es hat entschieden, dass die Gemeinde- und Stadträte vor
Erlass einer solchen Satzung nicht immer ein aufwändiges Gutachten über die klimatischen
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Auswirkungen der Maßnahme einholen müssen. Der Entscheidung liegt ein Rechtsstreit
zwischen der Stadt Halberstadt und einer lokalen Wohnungsbaugenossenschaft zugrunde.

Hintergrund ist, dass die Fernwärmeversorgung für die Gemeinden nur mit einer gewissen
Anzahl an Abnehmern wirtschaftlich machbar ist. Gleichzeitig ist Fernwärme wegen ihrer
Effizienzvorteile oftmals in der Ökobilanz verglichen mit separaten Feuerungsanlagen in
allen Häusern günstiger. Dies erlangt vor dem Hintergrund des neuen völkerrechtlichen
Pariser Klima-Abkommens vom Dezember 2015 hohe Bedeutung, ist dort doch in Art. 2 Abs.
1 normiert, dass die globale Erwärmung deutlich begrenzt werden soll.

Und zwar so deutlich, dass letztlich ein kurzfristiger Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen
bei Strom, Wärme, Treibstoff, Dünger und Kunststoffen nötig ist. Die Fernwärmeversorgung
beruht überwiegend noch auf fossilen, aber effizienter genutzten Energieträgern, ist also
zumindest ein vorsichtiger Schritt in die richtige Richtung.

OVG: ausführliches Klimagutachten als Voraussetzung

Der konkrete Fall vor dem BVerwG stellte sich wie folgt dar. Eine ostdeutsche Stadt
beschloss im September 2012 eine Satzung, mit der für einen Teil des Stadtgebiets zum
Zwecke des Klima- und Ressourcenschutzes ein Anschluss- und Benutzungszwang an die
Fernwärmeversorgung angeordnet wurde. Eine Wohnungsbaugesellschaft stellte dagegen
einen Normenkontrollantrag vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) und bestritt, dass mit
dem Anschluss der Grundstücke an die Fernwärmeversorgung im konkreten Fall Vorteile für
den Klimaschutz verbunden seien.

Das OVG hat die Satzung in wesentlichen Teilen für unwirksam erklärt, weil ein dringendes
öffentliches Bedürfnis im Sinne des § 8 Nr. 2 Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt
(GO) nicht hinreichend festgestellt sei. Die Stadt habe es vor dieser Anordnung unterlassen,
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den dafür erforderlichen gutachtlichen Vergleich der zu erwartenden
Treibhausgasemissionen mit und ohne Anschlusszwang an die Fernwärmeversorgung
durchzuführen.

Fachlicher Hintergrund dafür ist, dass die Fernwärme zwar tendenziell die für den
Klimaschutz bessere Lösung darstellt, gleichzeitig aber die Bilanz nicht in jedem Fall
entscheidend besser ist. Endgültigen Aufschluss könnte insoweit tatsächlich erst eine
Detailbetrachtung im Einzelfall erbringen.

BVerwG: Keine Verschärfung durch Landesrecht
erlaubt

Das BVerwG hat der Revision der Stadt dennoch stattgegeben und festgestellt, dass § 16
EEWärmeG als bundesrechtliche Erweiterung für die Ermächtigung für die Kommunen,
einen Anschluss- und Benutzungszwang anzuordnen, zwar in einem bestimmten Umfang
Raum lässt für eine ergänzende Anwendung von Landesrecht. Jedoch ermächtigt die
Vorschrift die Länder nicht, die Anforderungen in Bezug auf den globalen Klimaschutz zu
verschärfen. § 8 Nr. 2 GO könne daher nicht als Grundlage für zusätzliche Erfordernisse
herangezogen werden.

Nach dem EEWärmeG kann ein gutachtlicher Vergleich der zu erwartenden
Treibhausgasemissionen mit und ohne Anschluss- und Benutzungszwang nicht generell
gefordert werden. Wenn die Fernwärmeversorgungseinrichtung in einem bestimmten
Mindestmaß mit erneuerbaren Energien, mit Abwärme oder Kraft-Wärme-Koppelung
betrieben wird, also so wie in Anlage VIII des Gesetzes geregelt, so spricht eine generelle
Vermutung dafür, dass der Anschluss- und Benutzungszwang von Wohngebieten dem
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Klima- und Ressourcenschutz dient. Das überzeugt im Grundsatz: Denn zumindest wird
dann fossile Energie effizienter als bisher eingesetzt.

Erfüllt die Fernwärmeversorgungseinrichtung die genannten Anforderungen nicht, bedürfe
es allerdings in der Regel einer konkreten Vergleichsberechnung in Bezug auf die
gesamtklimatischen Auswirkungen, so das BVerwG. Da das OVG noch nicht geprüft hat, ob
die Fernwärmeeinrichtung der Stadt Halberstadt den Anforderungen der Anlage VIII des
EEWärmeG entspricht, hat das BVerwG die Sache zur erneuten Verhandlung und
Entscheidung zurückverwiesen.

Insgesamt haben die Leipziger Richter damit den Bereich der Fernwärme in
nachvollziehbarer Weise gestärkt. Das sollte freilich nicht davon ablenken, dass das Pariser
Klimaabkommen weitergehende Schritte in Deutschland und der EU (und darüber hinaus)
einfordert, um den globalen Klimawandel auf ein noch einigermaßen erträgliches Niveau zu
begrenzen.

Prof. Dr. Felix Ekardt, LL.M., M.A. leitet die Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik
in Leipzig und Berlin und ist Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der
Universität Rostock.
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Stadtwerke Deutschland 2021

Stadtwerke Deutschland befinden sich zumeist in Besitz einer oder
mehrerer Kommunen. Die Stadtwerke haben regionale Verankerung und
dienen dem Gemeindewohl. Ihre Funktion liegt in der Grundversorgung
der Bevölkerung. Die sogenannte Daseinsversorgung besteht aus
Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung. Außerdem der
Telekommunikation, dem öffentlichen Personennahverkehr und der
Abfallwirtschaft. Ausführliche Stadtwerke Liste finden Sie weiter unten.
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Stadtwerke Duisburg www.stadtwerke-duisburg.de Duisburg

Stadtwerke Düsseldorf www.swd-ag.de Düsseldorf

Stadtwerke Eckernförde www.stadtwerke-eckernfoerde.de Eckernförde

Stadtwerke Elmshorn www.stadtwerke-elmshorn.de Elmshorn
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Stadtwerke Internetseite Stadtwerke Sitz 100% Ökostrom?

Stadtwerke Erfurt Stadtwerke Erfurt Erfurt

Stadtwerke Essen www.stadtwerke-essen.de Essen

Stadtwerke Flensburg www.stadtwerke-flensburg.de Flensburg

Greifswald www.sw-greifswald.de Greifswald

Stadtwerke Hamm www.stadtwerke-hamm.de Hamm

Stadtwerke Hannover www.enercity.de Hannover

Stadtwerke Heidelberg www.swhd.de Heidelberg
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Stadtwerke Internetseite Stadtwerke Sitz 100% Ökostrom?

Stadtwerke Herne www.stadtwerke-herne.de Herne

Stadtwerke Hildesheim www.stadtwerke-hildesheim.de Hildesheim

Stadtwerke Karlsruhe www.stadtwerke-karlsruhe Karlsruhe

Stadtwerke Kiel www.stadtwerke-kiel.de Kiel

Stadtwerke Konstanz www.stadtwerke-konstanz.de Konstanz

Stadtwerke Landshut www.stadtwerke-landshut.de Landshut

Stadtwerke Leipzig www.l.de Leipzig
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Stadtwerke Internetseite Stadtwerke Sitz 100% Ökostrom?

Stadtwerke Lippstadt www.stadtwerke-lippstadt.com Lippstadt

Stadtwerke Lübeck www.swhl.de Lübeck

Stadtwerke Mannheim www.mvv.de Mannheim

Stadtwerke München www.swm.de München

Stadtwerke Münster www.stadtwerke-muenster.de Münster

Stadtwerke Norden www.stadtwerke-norden.de Norden

Stadtwerke Norderney www.stadtwerke-norderney.de Norderney
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Stadtwerke Internetseite Stadtwerke Sitz 100% Ökostrom?

Stadtwerke Osnabrück www.stadtwerke-osnabrueck.de Osnabrück

Stadtwerke Passau www.stadtwerke-passau.de Passau

Stadtwerke Ratingen www.stadtwerke-ratingen.de Ratingen

Stadtwerke Rendsburg www.stadtwerke-rendsburg.de Rendsburg

Stadtwerke Rosenheim www.swro.de Rosenheim

Stadtwerke Rostock www.swrag.de Rostock

Stadtwerke Schwerin www.stadtwerke-schwerin.de Schwerin
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Stadtwerke Internetseite Stadtwerke Sitz 100% Ökostrom?

Stadtwerke Schleswig www.schleswiger-stadtwerke.de Schleswig

Stadtwerke Schwedt www.stadtwerke-schwedt.de Schwedt

Stadtwerke Solingen www.stadtwerke-solingen.de Solingen

Stadtwerke Stuttgart www.stadtwerke-stuttgart.de Stuttgart

Stadtwerke Treuchtlingen www.sw-rtl.de Stuttgart

Stadtwerke Wernigerode www.stadtwerke-wernigerode.de Wernigerode

Stadtwerke Wuppertal www.wsw-online.de Weuppertal
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Stadtwerke Internetseite Stadtwerke Sitz 100% Ökostrom?

Stadtwerke Zittau www.stadtwerke-zittau.de Zittau

Zeichenerklärung zur Spalte 100 % Ökostrom: Der grüne Haken bedeutet, dass alle Tarife
ausschließlich aus Strom von regenerativen Energiequellen stammen. Der gelbe Pfeil zeigt an,
dass nicht alle Stromangebote aus 100% Ökostrom zusammengesetzt wurden und das rote
Kreuz erklärt, dass der Stromlieferant keinen Ökostrom-Tarif anbietet. Jedoch können
Tochterunternehmen eventuell umweltfreundliche Tarife im Angebot haben.

Stadtwerke Deutschland: Übersicht

Stadtwerke sind das Gegenbeispiel für Energieversorger. Denn Stadtwerke sind kommunale
Unternehmen, was so viel heißt, dass sie sich in öffentlichem Besitz einer oder mehrerer
Kommunen befinden. Neben Stadtwerken existieren noch die sogenannten Gemeindewerke,
sodass manchmal beide unter dem Oberbegriff Kommunalwerke zusammengefasst werden.

Stadtwerke übernehmen die Daseinsversorgung der Bevölkerung im öffentlichen Auftrag.
Unter Daseinsversorgung, auch als Grundversorgung der Bevölkerung bekannt, versteht man vor
allem die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser. Außerdem sind viele Stadtwerke
Deutschland in der Müll- und Abwasserversorgung, Betrieb von Schwimmbädern und in der
kommunalen Infrastruktur (öffentlicher Nahverkehr) tätig. Ein Stadtwerk ist in fast jeder Stadt oder
Region vorhanden.
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✅ Stadtwerke Deutschland: Daseinsversorgung der Bevökerung

Wie viele Stadtwerke in Deutschland gibt es?

Stadtwerke sind Energielieferanten und werden in der Statistik zusammen mit privaten
Energieversorgern zusammengefasst. Laut statista.com gibt es insgesamt 1.353
Stromlieferanten und 1.039 Gaslieferanten am Energiemarkt in Deutschland im Jahr 2021.
Einige Quellen wie strom-magazin.de verweisen auf eine Anzahl Stadtwerke Deutschland von
1.000, die auf dem deutschen Strommarkt agieren. Da es in fast jeder Stadt oder Kommune ein
Stadtwerk gibt, kann diese Zahl durchaus stimmen.

Stadtwerke erleben seit der Jahrtausendwende vielerorts eine Rekommunalisierung. Denn vor
der Liberalisierung in den 1980er Jahren wurden viele Stadtwerke und deren Tätigkeitsfelder

Stromversorgung
Gasversorgung
Fernwärmeversorgung
Wasserversorgung
Abwasserentsorgung
Abfallentsorgung
Telekommunikation
Straßenreinigung
Straßenverkehr
Schienenverkehr
Wasserverkehr
Schwimmbäder
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privatisiert.

Quelle: Energieunternehmen 2020, Statista 2021

Stadtwerkegründung in Deutschland

Die Gründung von Stadtwerken erregt seit mehreren Jahren nicht nur in Deutschland sondern
auch in Frankreich, Südamerika, Japan und USA viel Aufmerksamkeit. Im Zeitraum zwischen
2005 und 2016 wurden beispielsweise in Deutschland 152 junge, kommunale
Energieversorgungsunternehmen gegründet.
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Die meisten Neugründungen der Stadtwerke fanden in Gemeinden mit Einwohnerzahl zwischen
10.000 und 50.000. Außerdem lässt sich beobachten, dass Stadtwerkegründung vor allem in
Regionen mit schwacher Wirtschaftsstruktur stattfindet. Mit Neugründungen wird versucht
regionale Arbeitsmärkte und lokale Wirtschaft zu stärken. Zusätzlich wird versucht politischen
Einfluss auf die Qualität der Energieversorgung zu gewinnen. Mit der Stadtwerkegründung und
der Rekommunalisierung lassen sich weitere Bereiche verbessern und ausweiten.

Die größten Stadtwerke Deutschlands

Beispiele für größte Stadtwerke Deutschland sind die Stadtwerke München (SWM) (siehe
Stadtwerke Liste) oder die Stadtwerke Hannover (enercity). In Deutschland gibt es eine

Vorteile der Stadtwerkegründung:

Daseinsversorge: Energieversorgung ist die Kernaufgabe
Regionale Wertschöpfung: Arbeitsplatzsicherung und Ortsinvestitionen
Gemeinwohlsicherung: Finanzierung Personennahverkehr und Bädern
Neue Entwicklungsfelder: Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung
Zukunftsmärkte: Elektromobilität und Smart Home

Die moderne Ausgestaltung der Daseinsvorsorge
verbindet den Klimaschutz mit regionaler
Wertschöpfung.
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einmalige Kooperation, die 8KU, die aus acht großen kommunalen
Energieversorgungsunternehmen besteht.

Dieser Stadtwerke-Verbund positioniert sich gegen die großen Energiekonzerne (EnBW, E.ON,
RWE und Vattenfall) mit dem Ziel, die Rekommunalisierung zu stärken und höheren Marktanteil
in der Energieerzeugung zu gewinnen. Außerdem verfolgt die 8KU, mehr klimafreundlichen
Strom und Wärme zu erzeugen.

Die Allianz der acht größten Stadtwerke besteht aus folgenden Mitgliedern:

Stadtwerke NRW

In Westdeutschland sind viele Stadtwerke ansässig. Unter anderem finden sich darunter die
größten Stadtwerke Deutschlands wie die Stadtwerke Köln oder Stadtwerke Düsseldorf. Anbei

Stadtwerke Hannover1

RheinEnergie2

Stadtwerke Leipzig3

N-ERGIE4

Mainova5

Entega6

Stadtwerke München7

MVV Energie8
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ein Überblick der Stadtwerke NRW:

Stadtwerke Deutschland nach Umsatz

Betrachtet man die Stadtwerke Deutschland nach Umsatz, so liegen kommunale
Energieversorgungsunternehmen wie Stadtwerke München, Stadtwerke Köln oder Stadtwerke
Hannover an der Spitze. Die Stadtwerke München gehören laut statista.com zu den größten
Stadtwerke Deutschlands. Im Jahr 2018 erzielten die Stadtwerke München (SWM) einen
Umsatz in Höhe von rund 8,2 Milliarden Euro. Dieser Wert schließt allerdings die Energie- und
Umsatzsteuer aus.

Stadtwerke Aachen
Stadtwerke Bielefeld
Stadtwerke Bochum
Stadtwerke Düsseldorf
Stadtwerke Essen
Stadtwerke Gütesloh
Stadtwerke Herne
Stadtwerke Köln
Stadtwerke Münster
Stadtwerke Neuss
Stadtwerke Oberhausen
Stadtwerke Osnabrück
Wuppertaler Stadtwerke
Stadtwerke Witten

089 380 388 88

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

tel:+498938038888
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Quelle: Stadtwerke nach Umsatz 2018, Statista 2020

Die Bezeichnung “Stadtwerke”

Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts wurde die Bezeichnung
Stadtwerke als Sammelbegriff für alle kommunalen Unternehmen
gebraucht. Zu dieser Zeit unterhielten meist Städte eigene
Wirtschafts- und Infrastrukturbetriebe. Mit dem Beginn der
Liberalisierung des Energiemarktes, die mittlerweile 20 Jahre her
liegt, begannen auch Kommunalen gleichartige Betriebe zu
gründen. 089 380 388 88
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Daher wurde die Bezeichnung Stadtwerke ergänzt, sodass man in der heutigen Zeit häufig von
Stadt- und Gemeindewerken spricht. Stadtwerke und Gemeindewerke werden unter dem
Oberbegriff Kommunalwerke zusammengefasst. Nicht-städtische Kommunen nutzen außerdem
weitere Alternativbezeichnungen. So kann beispielsweise die Rede von Kreiswerken,
Verbandsgemeindewerken oder Versorgungsbetrieben sein.

Da die Bezeichnung Stadtwerke auf ein Unternehmen in öffentlicher Hand hindeutet, darf ein
Unternehmen sich nur dann als Stadtwerk bezeichnet, wenn dieses mehrheitlich in kommunaler
Hand liegt. Wenn ein Unternehmen sich als Stadtwerk bezeichnet, jedoch sich nicht in Besitz
eines kommunalen Eigentümers befindet, so liegt eine wettbewerbsrechtlich relevante
Irreführung des Verbrauchers vor.

Stadtwerke Deutschland über die Jahre

Vor der Liberalisierung des Energiemarktes hatten die Stadtwerke und auch private
Energieversorger keinerlei Wettbewerb. Die Versorgungsgebiete waren untereinander aufgeteilt,
sodass jeder Verbraucher einem Stadtwerk oder Energieversorger zugeordnet war. Zu Beginn
der Liberalisierung des Energiemarktes, 1980er und 1990er Jahren, verkauften viele Städte
und Gemeinden ihre Anteile an inländische oder ausländische Energieunternehmen. Der
Verkauf der Anteile sollte zur Sanierung der kommunalen Haushalte beitragen.

Ab dem Jahr 2000 wird eine Reihe von Rekommunalisierungen beobachtet. Diese wurden
oftmals durch Bürgerbegehren oder Volksentscheide herbeigeführt. Als Beispiel zur erfolgreichen
Volksinitiative kann “Unser Hamburg - Unser Netz” angeführt werden. Diese wurde am 5. Juli
2010 gestartet mit dem Ziel die Rekommunalisierung der Energienetze und Etablierung echter

089 380 388 88

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://energiemarie.de/energietipps/wissenswert/energiemarkt
tel:+498938038888
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Stadtwerke in Hamburg. Weitere Städte in denen die Wiederbelebung der Stadtwerke Erfolg
hatte: Berlin und Stuttgart.

Stadtwerke oder Energieanbieter?

Die gängige Annahme, dass Stadtwerke teurer als private Energieanbieter sind, stimmt nicht
mehr ganz. Viele Stadtwerke bieten neben der Grundversorgung auch alternative Strom- und
Gastarife an und haben ein breites Versorgungsgebiet. Es gibt Stadtwerke, die mit anderen
bundesweiten Energieversorgern um den Zugang zu mehr Kunden konkurrieren. Dazu gehören
die Stadtwerke Düsseldorf oder Stadtwerke München.

Diese Aussage stimmt auch nicht mehr ganz. Stadtwerke Düsseldorf haben z.B. über 140.000
externe Strom- und Gaskunden. Dass Kunden sich für ein regionales Unternehmen und ihre
Region einsetzen, kann nicht stimmen. Mehr und mehr Stadtwerke verkaufen ihre Anteile an
große Energiekonzerne oder überregionale Unternehmen. Man kann sich sicher sein, dass die
erwirtschafteten Erträge nicht unbedingt in der Region in der das Stadtwerk ansässig ist,
investiert werden.

Wenn Sie jedoch Ihrem Stadtwerke treu bleiben wollen und von Ihrem Stadtwerk überzeugt sind,
so sollten Sie immer nach einem günstigen Strom- und Gastarif fragen - kein
Grundversorgungstarif. Oftmals reicht auch schon ein Anruf aus. Wenn Sie sich erkundigen

Wer Kunde bei den Stadtwerken ist, der engagiert
sich für ein regionales Unternehmen, das tief in der
Region verwurzelt ist.
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wollen, welche Stadtwerke oder Energieanbieter in Ihrer Region ansässig sind und ob es sich ein
Stadtwerk lohnt, so wählen Sie einfach unsere Service Telefonnummer.

Aktualisiert am 24/08/2021

Raissa Hartung

Raissa schreibt seit Februar 2019 für Energiemarie. Mit Master of Science in
Naturwissenschaften behält sie Überblick über die vielen Energieanbieter und
bringt Artikel auf den neuesten Stand.

Grundversorger adé!

Die Grundversorgung zeichnet sich duch teure Tarife aus. Finden Sie mithilfe unserer

Energieexperten 089 380 388 88  einen günstigeren Tarif - Service von

Energiemarie by Selectra, Mo-Fr. 8-19 Uhr
Werbung - Energiemarie Service

Kundeninformation

Die Informationen dieses Artikels sind rein informativ. Es besteht keinerlei
Geschäftsbeziehung zwischen Selectra (Betreiber der Webseite energiemarie.de) und
dem in diesem Artikel beschriebenen Energieanbieter. Dies bedeutet auch, dass
Selectra keine Leistungen dieses Energieanbieters vermittelt.
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Energiemarie hilft Ihnen Ihre Rechnungen zu senken

Strom & Gas anmelden oder wechseln

Montag bis Freitag von 8:00 bis 19:00 Uhr

089 380 388 88  ODER  
Angebot online

anfordern

RWE AG

Vattenfall

E.ON AG

Süwag

Stadtwerke

E wie einfach

Weitere Versorger

Energieanbieter

Strompreis

Gaspreis

Strompreisvergleich

Gaspreise vergleichen

Steuern und Abgaben

Netzentgelte

Energiepreis

Den deutschen
Energiemarkt verstehen

Stromsperre - Was tun?

Stromzähler

Verbrauchsrechner
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HIGHLIGHTS DER WOCHE POLITIK DEUTSCHLAND

52-Gigawatt-Deckel für die Photovoltaik endgültig aus dem
EEG gestrichen
Mit der Veröffentlichung des Gebäudeenergiegesetzes ist das Passus aus dem EEG gestrichen, der ein Ende der Solarförderung für
alle Photovoltaik-Anlagen bis 750 Kilowatt vorsah. Die lange Zeit des Bangens für die deutsche Photovoltaik-Industrie ist damit kurz
vor dem Erreichen des 52 Gigawatt-Deckels zu Ende.
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Teilen

Der Paragraph zum 52-Gigawatt-Deckel ist mit dem heutigen Tag aus dem EEG gestrichen.

Foto: Gerd Altmann auf Pixabay

Es dauerte fast elf Monate von der Ankündigung bis zum Vollzug: Seit dem heutigen Tag ist der 52-Gigawatt-Deckel mit mehr im EEG zu �nden. Am Donnerstag

ist das sogenannte Gebäudeenergiegesetz im Bundesgesetzblatt verö�entlicht worden. Mit diesem Gesetz hatte der Bundestag auch noch die Streichung des

Deckels für alle Photovoltaik-Anlagen bis 750 Kilowatt Leistung kurz vor der Sommerpause beschlossen. Während das Gebäudeenergiegesetz erst am 1.

November in Kraft tritt, greift die Änderung des EEGs bereits ab dem heutigen Tag.
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Bereits mit der Vorstellung ihres Klimapakets hatte die Bundesregierung die Abscha�ung des 52-Gigawatt-Photovoltaik-Deckels im vergangenen September

zugesagt. Doch den Worten folgten keine Taten, nur die magische Marke von 52 Gigawatt rückte immer näher. Kurzerhand wurde mit einer geänderten

Berechnung der bereits installierten und anzurechnenden Leistung in der Zwischenzeit etwas Luft für den Beschluss gescha�t. Derweil stritten Regierung und

Bundesländer weiter über die Mindestabstände für Windräder und nahmen die Photovoltaik-Anlagen „in Geiselhaft“, wie es oft hieß. Denn die Abscha�ung des

52-Gigawatt-Deckels war unstreitig, nur wollte vor allem der Wirtschafts�ügel der Union diesen Beschluss nur in Kombination mit der Windkraft-Einigung.

Letztere kam denn im Mai endlich zustande.

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause scha�ten es dann Bundestag und Bundesrat doch noch. Das Gebäudeenergiegesetz diente als Vehikel, denn

vermutlich wäre die Marke von 52 Gigawatt bei einer weiteren Verschleppung des Prozesses über die parlamentarische Sommerpause erreicht worden. Aktuell

sind es nach Angaben der Bundesagentur Mitte 2020 bereits bei rund 51,5 Gigawatt.

Auch wenn der 52-Gigawatt-Deckel nun abgescha�t ist und die Branche nach Monaten des Bangens aufatmen kann, bleibt die Degression der Solarförderung

weiter bestehen. Aktuell liegt die Absenkung der Tarife für die Einspeisevergütung und Direktvermarktung bei monatlich 1,4 Prozent.  Die festen

Einspeisevergütungen betragen im August bei 8,9 Cent pro Kilowattstunde für Dachanlagen bis 10 Kilowatt Leistung, bei 8,65 Cent pro Kilowattstunde für

Anlagen bis 40 Kilowatt und bei 6,79 Cent pro Kilowattstunde für Anlagen bis 100 Kilowatt. Für Anlagen zwischen 100 und 750 Kilowatt greift dann der

anzulegende Wert. Wegen der anhaltend starken Photovoltaik-Nachfrage in Deutschland, die auch durch die Corona-Krise nicht maßgeblich beeinträchtigt

wurde, zumindest im Segment der Dachanlagen, dürfte die monatliche Degression auch bis zum Jahresende nicht deutlich niedriger ausfallen.

Dieser Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht kopiert werden. Wenn Sie mit uns kooperieren und Inhalte von uns teilweise nutzen wollen,

nehmen Sie bitte Kontakt auf: redaktion@pv-magazine.com.
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Ähnlicher Inhalt

sandra.enkhardt@pv-magazine.com

Sandra ist Senior Editor von pv magazine Deutschland. Sie berichtet seit 2008 über alle wichtigen

Themen der Photovoltaik-Branche in Deutschland und auch weltweit.

Mehr Artikel von Sandra Enkhardt
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Solarpower Europe: Preissteigerungen können globalen Photovoltaik-Zubau nicht stoppen
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Photovoltaik plus Speicher erhalten alle Zuschläge bei Innovationsausschreibung
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An anderer Stelle auf pv magazine...

Photovoltaik-Zubau im Februar auf 350 Megawatt gesunken
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Confirmado: Intersolar Europe 2021 se celebrará el 6 y 7 de octubre en Munich
PV-MAGAZINE.ES
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Kommentar

Echo einer zukunft

14. August 2020 um 19:27 Uhr

Ab 1. August 2020 kann man bei Anlagengrößen zwischen 40 und 100 kWp aus der Vergütung (6.79ct/kWh) für jede eingespeiste kWh noch die EEG-Umlage

(6.79ct/kWh) für jede netzbezogene kWh zahlen. Ab 1.September dann wahrscheinlich nicht weiterhin (6.69ct/kWh, je nach Zubauwachstum).

Da ho�t man auf günstigere Anlagenpreise und gleichzeitig, daß die Beschäftigten in der Photovoltaikbranche davon auch noch erträglich leben können und

weiterhin eine beru�iche Perspektive sehen …..

ANTWORTEN

El Cabildo aprueba 211.000 euros para 118 instalaciones de su ‘revolución de las azoteas’
PV-MAGAZINE.ES
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Die EU-Mitgliedstaaten haben in den Wirtschaftssektoren,
die nicht unter das EU-Emissionshandelssystem (EU-EHS)
fallen, verbindliche Jahresziele für die Reduzierung der
Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021-2030. Diese
Sektoren, zu denen beispielsweise Verkehr, Gebäude,
Landwirtschaft, die nicht unter das EU-EHS fallenden
Bereiche der Industrie und Abfall gehören, sind für fast
60 % der Gesamtemissionen der EU verantwortlich.

Bis 2030 Emissionsreduktion um 30 %
in Sektoren, die nicht unter das EHS
fallen

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben im Oktober 2014
das verbindliche gesamtwirtschaftliche Ziel vereinbart, die EU-
internen Emissionen bis 2030 um mindestens 40 % gegenüber
dem Stand von 1990 zu reduzieren.

Es wurde präzisiert, dass die Wirtschaftssektoren, die nicht
unter das EU-EHS fallen, ihre Emissionen als Beitrag zum
Gesamtziel bis 2030 um 30 % gegenüber 2005 reduzieren
müssen.

 Offizielle Website der EU Woran ist das zu erkennen?  

2013-20: Annual
emission allocations
and flexibilities

Implementation

2021-30: Overview
of the regulation

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://ec.europa.eu/clima/policies/effort_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/forests_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/international_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/effort/framework_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/effort/implementation_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/effort/regulation_de
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


European Climate
Change Programme

Durch die Lastenteilungsverordnung wurde diese Verpflichtung
für alle Mitgliedstaaten in verbindliche Jahresziele für die
Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021-
2030 umgesetzt, die auf den Grundsätzen der Fairness,
Kostenwirksamkeit und Umweltintegrität basieren.

Die Verordnung wurde am 14. Mai 2018 angenommen.

Ziele der Mitgliedstaaten
In der Verordnung werden auch weiterhin die unterschiedlichen
Handlungskapazitäten der Mitgliedstaaten berücksichtigt,
indem je nach Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf
unterschiedliche Ziele für die Mitgliedstaaten festgelegt
werden.

Dadurch wird Fairness gewährleistet, da einkommensstärkere
Mitgliedstaaten ehrgeizigere Ziele angehen als
einkommensschwächere Mitgliedstaaten.

Ein nur auf relativem Pro-Kopf-BIP basierender Ansatz für
einkommensstärkere Mitgliedstaaten würde allerdings
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bedeuten, dass einigen Mitgliedstaaten relativ hohe Kosten für
die Erreichung ihrer Ziele entstehen.

Um dem entgegenzuwirken, wurden die Ziele so angepasst,
dass bei den Mitgliedstaaten mit überdurchschnittlichem Pro-
Kopf-BIP die Kostenwirksamkeit berücksichtigt wird.

Die sich daraus ergebenden Ziele für 2030 liegen zwischen
0 % und -40 % des Stands von 2005.

Emissionsminderungspfad

Für alle Mitgliedstaaten stellt das Ziel für das Jahr 2030 das
Ende eines linearen Minderungspfads mit jährlichen
Emissionsreduzierungen über den Zeitraum 2021-2030 dar.

Dieser Minderungspfad beginnt an einem Punkt, der durch
zwei Elemente bestimmt wird:

den Durchschnittswert der Emissionen des jeweiligen
Mitgliedstaats in den Jahren 2016-2018,

angesetzt bei fünf Zwölfteln der Zeitachse von 2019 bis
2020 (oder im Jahr 2020, falls dies zu strengeren
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Reduktionen für den Mitgliedstaat führt).

Um möglichen Herausforderungen für bestimmte
einkommensschwächere Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen,
wird im Jahr 2021 eine zusätzliche Anpassung von insgesamt
41 Millionen Tonnen vorgesehen. Auch eine Sicherheitsreserve
von bis zu 105 Millionen Tonnen wurde hinzugefügt.

Die Reserve ist abhängig von der Erreichung des Unionsziels
einer Reduzierung um 30 % bis 2030 und steht ausschließlich
nachträglich im Jahr 2032, als letzter Ausweg und unter
strengen Bedingungen zur Verfügung (z. B. nur, wenn die Ziele
für 2013-2020 übertroffen wurden).

Gewährleistung einer fairen und
kostenwirksamen Erreichung der Ziele
In der Verordnung wird die derzeitige Flexibilität unter der
geltenden Lastenteilungsentscheidung beibehalten (z. B.
Übertragung auf nachfolgende Jahre, Vorwegnahme und An-
und Verkauf zwischen Mitgliedstaaten) und durch zwei neue
Flexibilitätsmöglichkeiten ergänzt, um eine faire und
kosteneffiziente Erreichung der Ziele zu ermöglichen.
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Neue Flexibilitätsmöglichkeit für den
Zugriff auf Zertifikate aus dem EU-EHS
Sie ermöglicht es berechtigten Mitgliedstaaten, ihre nationalen
Ziele zu erreichen, indem sie einige Emissionen mit EU-EHS-
Zertifikaten abdecken, die normalerweise versteigert worden
wären. Im Zeitraum 2021-2030 dürfen dabei EU-weit
100 Millionen Tonnen CO nicht überschritten werden.

Die berechtigten Mitgliedstaaten müssen der Kommission vor
2020 mitteilen, in welchem Umfang sie diese
Flexibilitätsmöglichkeit während des Zeitraums nutzen. Sie
können den Wert zweimal nach unten korrigieren.

Der Umfang dieser Flexibilitätsmöglichkeit ist streng begrenzt
und sie wird bei der Berechnung des Betrags, der in die EHS-
Marktstabilitätsreserve eingestellt wird, nicht berücksichtigt.
Die Umweltintegrität wird gewahrt und die Auswirkungen auf
den CO -Markt sind sehr begrenzt.

Neue Flexibilitätsregelung für den
Zugriff auf Gutschriften aus dem
Landnutzungssektor

2 

2
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Um Anreize für weitere Maßnahmen im Landnutzungssektor
zu schaffen, können die Mitgliedstaaten für den gesamten
Zeitraum 2021-2030 Gutschriften in Höhe von
280 Millionen Tonnen nutzen, um ihre nationalen Ziele zu
erreichen.

Alle Mitgliedstaaten sind berechtigt, diese Flexibilitätsregelung
anzuwenden, sofern dies für die Erreichung ihres Ziels
notwendig ist. Mitgliedstaaten mit einem größeren Anteil an
landwirtschaftlichen Emissionen können jedoch in größerem
Umfang auf sie zurückgreifen. Durch die Regelung wird
berücksichtigt, dass in der Landwirtschaft ein geringeres
Emissionsminderungspotenzial besteht.

Übertragung auf nachfolgende Jahre,
Vorwegnahme, An- und Verkauf
Mit der Verordnung wird die unter der
Lastenteilungsentscheidung bestehende Flexibilität
beibehalten.

In Jahren, in denen ihre Emissionen unter ihren jährlichen
Emissionszuweisungen liegen, können die Mitgliedstaaten
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Überschüsse auf nachfolgende Jahre übertragen und in
späteren Jahren verwenden. Für hohe kumulative
Überschüsse wurden Übertragungsgrenzwerte hinzugefügt.

In Jahren, in denen ihre Emissionen über der jährlichen
Obergrenze liegen, können die Mitgliedstaaten einen
begrenzten Anteil ihrer Zuweisungen für das folgende Jahr
vorwegnehmen.

So erhalten die Mitgliedstaaten die notwendige Flexibilität, um
jährliche Emissionsschwankungen aufgrund von Wetter- oder
Wirtschaftsbedingungen aufzufangen.

Die Mitgliedstaaten können untereinander zudem
Zuweisungen kaufen und verkaufen. Dies ist ein wichtiges
Instrument zur Gewährleistung der Kostenwirksamkeit. Es
ermöglicht den Mitgliedstaaten, Emissionen dort zu reduzieren,
wo dies am kostengünstigsten ist, und die erzielten Einnahmen
für Modernisierungsinvestitionen zu verwenden.

Durch projektbezogene Mechanismen innerhalb der EU
können diese Übertragungen untermauert werden.
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*Schätzung, Begrenzung ist absolut ausgedrückt in Millionen
Tonnen über zehn Jahre.

Klare Regeln für die Berichterstattung
und Fortschrittsüberwachung

Die Kommission bewertet die Fortschritte bei der Erreichung
der Ziele und legt jährlich einen Bericht über sie vor.

Falls ein Mitgliedstaat keine ausreichenden Fortschritte macht,
muss er einen angemessenen Plan für Abhilfemaßnahmen
vorlegen.

Um den Verwaltungsaufwand zu verringern und den
potenziellen Beitrag des Landnutzungssektors (dessen
Einhaltungszeitraum fünf Jahre beträgt) berücksichtigen zu
können, erfolgt alle fünf Jahre eine umfassende Überprüfung
der Emissionsberichte der Mitgliedstaaten sowie eine
formellere Compliance-Kontrolle. Damit wird der Vorschlag an
den Fünfjahres-Überprüfungszyklus angeglichen, der im
Pariser Übereinkommen vorgesehen ist.
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Kommt ein Mitgliedstaat seiner Jahresverpflichtung in einem
gegebenen Jahr trotz Inanspruchnahme der
Flexibilitätsmöglichkeiten nicht nach, wird das Defizit mit einem
Faktor von 1,08 multipliziert und der Verpflichtung für das
Folgejahr zugeschlagen.

Einbeziehung von Interessenträgern

Interessenträger wurden in verschiedenen
Entwicklungsstadien der Verordnung einbezogen, z. B. durch:

eine schriftliche Konsultation der Interessenträger zum
Grünbuch: Ein Rahmen für die Klima- und Energiepolitik
bis 2030,

eine Konsultation der Interessenträger zur Vorbereitung
eines Gesetzgebungsvorschlags über die Anstrengungen
der Mitgliedstaaten zur Verringerung ihrer
Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der
Verpflichtung der Europäischen Union zur Reduzierung
ihrer Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030.

Die Ergebnisse sind in Anhang 8.2 der Folgenabschätzung
zusammengefasst.
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Report a problem or give feedback on this page

Klimapolitik Follow us:  Facebook 
 Twitter  YouTube 
Instagram  LinkedIn

Contact

European Commission

European Commission website

Follow the European
Commission

 Facebook  Twitter
Other social media

European Union

EU institutions
European Union

Die Öffentlichkeit hatte die Gelegenheit, Rückmeldungen zu
dem Gesetzgebungsvorschlag abzugeben, nachdem dieser
von der Europäischen Kommission erlassen worden war. Es
gingen Rückmeldungen von elf Interessenträgern ein und dem
Europäischen Parlament und dem Rat wurde eine
Zusammenfassung dieser Rückmeldungen vorgelegt.
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Der Klimawandel betrifft die gesamte Welt. Extreme Wetterbedingungen wie Dürren, Hitzewellen, schwere Regenfälle,
Überschwemmungen und Erdrutsche treten immer häufiger auf, auch in Europa. Steigende Meeresspiegel, versauernde Ozeane
und geringere Artenvielfalt sind weitere Folgen der sich rasch verändernden klimatischen Bedingungen.

Die Klimaneutralität bis Mitte des 21. Jahrhunderts ist notwendig, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen
– ein Schwellenwert, der vom Weltklimarat als sicher eingestuft wird. Dieses Ziel ist auch im Übereinkommen von Paris festgelegt,
das von 195 Ländern, einschließlich der EU, unterzeichnet wurde.

Im Dezember 2019 stellte die Europäische Kommission den europäischen Grünen Deal vor, Europas Fahrplan zur Klimaneutralität
bis 2050. Mit dem neuen europäischen Klimagesetz soll das Klimaneutralitätsziel auf EU-Ebene rechtlich verankert werden.

 

Zum Erreichen des [...] langfristigen Temperaturziels sind die

Vertragsparteien bestrebt, so bald wie möglich den weltweiten

Scheitelpunkt der Emissionen von Treibhausgasen zu

erreichen, [...] und danach rasche Reduktionen im Einklang

mit den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen

herbeizuführen, um in der 2. Hälfte dieses Jahrhunderts ein

Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von

Treibhausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase

durch Senken [...] herzustellen.

 

Artikel 4 des Übereinkommens von Paris
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Ein klimaneutrales Europa bis 2050 

Was versteht man unter Klimaneutralität?

Klimaneutralität bedeutet, ein Gleichgewicht zwischen Kohlenstoffemissionen und der Aufnahme von Kohlenstoff aus der
Atmosphäre in Kohlenstoffsenken herzustellen. Um Netto-Null-Emissionen zu erreichen, müssen alle Treibhausgasemissionen
weltweit durch Kohlenstoffbindung ausgeglichen werden.

Als Kohlenstoffsenke wird ein System bezeichnet, das mehr Kohlenstoff aufnimmt als es abgibt. Die wichtigsten natürlichen

Klimaneutralität
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Kohlenstoffsenken sind Böden, Wälder und Ozeane. Laut Schätzungen entfernen natürliche Senken zwischen 9,5 und 11
Gigatonnen CO2 pro Jahr. 2019 betrugen die jährlichen globalen CO2-Emissionen 38 Gigatonnen.

Bisher gibt es keine künstlichen Kohlenstoffsenken, die Kohlenstoff in dem Maße aus der Atmosphäre entfernen können, wie es zur
Bekämpfung der globalen Erwärmung notwendig wäre.

Der in natürlichen Senken wie Wäldern gespeicherte Kohlenstoff wird durch Brände, Landnutzungsänderungen oder Abholzung
wieder in die Atmosphäre abgegeben. Aus diesem Grund müssen die CO2-Emissionen verringert werden, um das
Klimaneutralitätsziel umsetzen zu können.

Klimakompensation

Ein anderes Mittel, um Emissionen zu reduzieren und Klimaneutralität zu erreichen, ist der Ausgleich von Emissionen in einem
Sektor über Einsparungen von Treibhausgasen an anderer Stelle. Dafür sind Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz
oder andere saubere und kohlenstoffarme Technologien nötig. Auch das Emissionshandelssystem der EU ist ein Instrument zur
Klimakompensation.

Ein weiteres Beispiel für ein System, mit dem Emissionen reduziert werden können, ist der CO2-Grenzausgleichssystem. Dabei wird
eine CO2-Abgabe auf Importe bestimmter Waren aus weniger klimaambitionierten Ländern außerhalb der EU erhoben. Dies trägt
dazu bei, eine Verlagerung von CO2-Emissionen durch Produktion in einem Land mit weniger strengen Regeln für
Treibhausgasemissionen zu verhindern. Es wird erwartet, dass die Kommission diese CO2-Abgabe 2021 vorschlägt.

Welche Ziele setzt sich die EU?

Die Europäische Union setzt sich für eine ehrgeizige Klimaschutzpolitik ein. Mithilfe des Grünen Deals soll Europa bis 2050 zum
ersten klimaneutralen Kontinent werden, der also so viele CO2-Emissionen beseitigt, wie er produziert.

Das Parlament stimmte am 7. Oktober 2020 für das 2050-Klimaneutralitätsziel und ein EU-Emissionsreduktionsziel von 60 % bis
2030 (gegenüber dem Niveau von 1990). Die Kommission sprach in ihrem Vorschlag von 55 %. Die Mitglieder forderten die
Kommission zudem auf, ein zusätzliches Zwischenziel für 2040 festzulegen, um die Umsetzung des 2050-Ziels abzusichern.

Darüber hinaus riefen die Abgeordneten die einzelnen Mitgliedstaaten dazu auf, bis 2050 Klimaneutralität auf nationaler Ebene zu
erreichen. Außerdem solle der Abbau von Treibhausgasen nach 2050 die Emissionen übersteigen, so die Abgeordneten. Auch
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g g , g
sollten alle direkten oder indirekten Subventionen für fossile Brennstoffe bis spätestens 2025 auslaufen.

Im April 2021 einigten sich die Mitglieder mit dem Rat auf die Verpflichtung der EU, bis 2050 klimaneutral zu sein.

Am 24. Juni verabschiedete das Parlament das neue Klimagesetz, das das derzeitige Emissionsreduktionsziel für 2030 von 40 %
auf 55 % erhöht und das Ziel der Klimaneutralität für 2050 rechtsverbindlich macht.

Wie vom EP vorgeschlagen, wird ein unabhängiger europäischer wissenschaftlicher Beirat für Klimaschutz eingerichtet, der die
Fortschritte überwacht und sicherstellt, dass die ergriffenen Maßnahmen mit den Zielsetzungen in Einklang stehen.

Derzeit haben fünf EU-Mitgliedstaaten das Klimaneutralitätsziel rechtlich formuliert: Schweden möchte bis 2045 Netto-Null-
Emissionen erreichen; Dänemark, Frankreich, Deutschland und Ungarn bis 2050.

Mehr über die EU-Maßnahmen zur Emissionsverringerung:

Senkung der EU-Treibhausgasemissionen: Nationale Ziele für 2030

Neue CO2-Ziele für Autos

CO2-Emissionen von Autos: Zahlen und Fakten (Infografik)

Infografik: Geschichte der Klimaverhandlungen

Weitere Informationen

Auf einen Blick: Verabschiedung des Klimagesetzes
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690672/EPRS_ATA(2021)690672_DE.pdf

Sehen Sie unser Facebook-Interview mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Umweltfragen, Pascal Canfin, an.
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/882477809039444/?
__cft__[0]=AZXQvlL2ZrLTBQiX6eqOFzUJmPtgaq0do6OmNSnPVaSTJphOyy_Ef2jpHCcd6r3PHEKUNrQKE8Sok-
PerSkV5Nl2mB6P6ZJ8MtszMFRckD0jtAUgUnzH1HCZf8-NWP-
3EBENjKDd2phgEK2yQi6K8tBFJGFghqPC2mPy_if2jqsdzdAF9Ild2eI5Ncl9EjzDdWA&__tn__=%2CO%2CP-R
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- -Rhein-Main Solarp�icht scheitert vor Gericht
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MARBURG

Solarp�icht scheitert vor Gericht

Eine Solarstromanlage in Form eines Sparschweins wirbt für die Stromerzeugung auf dem eigenen Haus.
Marburg will genau dies zur P�icht machen. © dpa
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Juristische Schlappe für die Solarsatzung der Stadt Marburg: Das Verwaltungsgericht Gießen lehnt
die Solarp�icht ab. Trotzdem ist Bürgermeister Kahle überzeugt, seinen Plan doch noch
durchzusetzen. Von Gesa Coordes

Die Stadt Marburg hat mit ihrer umstrittenen Solarsatzung eine juristische Schlappe erlitten: Das
Verwaltungsgericht Gießen hat die Klage der Kommune gegen die Beanstandung ihrer Solarsatzung
am Mittwoch abgewiesen. Trotzdem ist Bürgermeister Franz Kahle (Grüne) zuversichtlich, dass die
Solarp�icht möglicherweise noch in diesem Herbst in Kraft tritt. Die Kritikpunkte des Gerichts ließen
sich relativ schnell ausräumen, erklärte er auf Anfrage. Deswegen plädiert der Grüne dafür, dass die
Stadtverordnetenversammlung noch im Juni eine überarbeitete Solarsatzung beschließt. Dann könnte
die Solarp�icht bereits ab September gelten.

Von Gesa Coordes 
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Die bundesweit einmalige Satzung verp�ichtet die Marburger Bauherren, sich eine Solaranlage aufs
Dach zu setzen, wenn sie ein Haus bauen, ein Dach sanieren, ein Gebäude erweitern oder eine
Heizungsanlage austauschen. Damit will die Stadt zum deutschen Vorreiter für Solarp�icht werden.
Ähnliche Vorschriften gibt es bislang nur in Israel und Spanien. Das Verwaltungsgericht Gießen
würdigte ausdrücklich die großen Bemühungen der Stadt um einen Beitrag zum Klimaschutz.

Minister Posch freut sich

Abgewiesen wurde die Klage vor allem wegen des "Kleingewürfelten", wie Richter Ulrich Spies es
nannte: Inzwischen gibt es ein neues Bundesgesetz, dass die Solarp�icht bei Neubauten regelt. Die
Sonderregeln für Unternehmen widersprechen dem Gleichheitsgrundsatz. "Unverhältnismäßig"
nannte er die Solarp�icht bei Häusern mit weniger als 50 Quadratmetern Grund�äche. Auch bei
Reparaturmaßnahmen sei die Satzungsregelung unverhältnismäßig. Hier müsse es schonende
Übergangsbestimmungen geben.

Kahle hatte argumentiert, dass bei unvorhergesehenen Dachreparaturen wie etwa nach einem
Tornado ohnehin Härtefallregeln greifen. Das soll nun noch präziser formuliert werden, sagte er nach
dem Urteil. "Das Gericht hat keinen Punkt beanstandet, der vom Regierungspräsidium gerügt
wurde", betonte er.

Trotzdem frohlockt der hessische Wirtschaftsminister Dieter Posch (FDP): "Das Gericht hat unsere
Au�assung in vollem Umfang bestätigt." Auch politisch lehnt Posch den Solarzwang ab: "Den
Bürgern soll nicht von oben aufgezwungen werden, was sie machen sollen." Die rot-grün regierte
Stadt versucht seit 2008, die Solarp�icht durchzusetzen. Doch der grüne Bürgermeister hat
mächtigen Gegenwind durch konservative Politiker und Unternehmer. Die Marburger Bürgerliste
sprach sogar von "Ökodiktatur".
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Das Regierungspräsidium Gießen (RP) stoppte die Satzung bereits wenige Monate nach dem
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. Begründung: Eine Kommune habe nur
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, nicht aber globalen Klimaschutzprobleme zu lösen.
Zudem greife die Satzung unzulässig in das Eigentumsrecht ein. Dagegen hatte die Stadt geklagt.
Nach einem ersten Termin vor dem Verwaltungsgericht einigte man sich auf eine abgemilderte
Variante der Solarsatzung, die das Wirtschaftsministerium jedoch gekippt hatte. Beim RP begrüßt
man die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Gießen. "Das Inkrafttreten einer in mehreren
Punkten rechtswidrigen Satzung wird verhindert", so Regierungsvizepräsident Hans-Otto Kneip.

FDP Dieter Posch Kriminalität

  Kommentar verfassen

 Zur Startseite

Das könnte Sie auch interessieren

Mehr zum Thema
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Versuche an einer ersten Pilotanlage im

Neubaugebiet Knittlingen sowie einer

Technikumsanlage am Fraunhofer IGB hatten

gezeigt, dass die Abwasserreinigung besser

funktioniert wenn die Feststoffe vorher

Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und
Bioverfahrenstechnik IGB

www.cbp.fraunhofer.de 
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funktioniert, wenn die Feststoffe vorher

abgetrennt werden. Diese Funktion übernimmt

nun ein Absetzbehälter.

Vergärung der Feststoffe

Die abgesetzten Feststoffe werden separat bei 37 °C nach dem am Fraunhofer IGB entwickelten

Verfahren der Hochlastfaulung mit integrierter Mikrofiltration behandelt. Dabei werden bis zu 5000

Liter Biogas pro Tag produziert. Die hydraulische Verweilzeit im Reaktor beträgt etwa zehn Tage, die

Verweilzeit der Feststoffe ist durch den Abzug des Filtrats in gewissem Umfang frei einstellbar, liegt

jedoch deutlich höher.

Anaerobe Reinigung des Abwassers

Der Überlauf des Absetzbehälters (ca. 99 %

des Zulaufs) wird in einem unbeheizten, voll

durchmischten Bioreaktor mit einem Volumen

von 10 m  behandelt. Der Ablauf erfolgt über

vier parallele Rotationsscheibenfilter mit einem

Porendurchmesser von 0,2 µm. Da es bisher in

Schema der anaeroben Abwasserreinigung mit
Membranfiltration.

3
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Deutschland keine Anlagen gibt, in denen

kommunales Abwasser anaerob bei niedrigen

Temperaturen behandelt wird, müssen die

Mikroorganismen, die dies bewerkstelligen, zunächst herangezüchtet werden. Daher wurde die

Belastung des Bioreaktors zunächst nur langsam gesteigert.

Hervorragende Reinigung – weniger Schlamm

Schon im Sommer 2009 (Reaktortemperaturen

22 bis 27 °C) konnte der Chemische

Sauerstoffbedarf (CSB) des Ablaufs über einen

längeren Zeitraum konstant unter 150 mg/l

(Grenzwert der Abwasserverordnung für

Kläranlagen für weniger als 1000 Einwohner)

gehalten werden, für mehr als einen Monat

sogar unter 120 mg/l. Im Herbst/Winter 2009

(Reaktortemperaturen 13 bis 19 °C) wurde

kontinuierlich ein Grenzwert von 150 mg CSB/l

unterschritten, obwohl die

Methanbakterienkonzentration im Bioreaktor

noch relativ niedrig war. Die minimalen

Verweilzeiten des Abwassers im Bioreaktor

betrugen im Herbst/Winter 36 Stunden. Die

Zulaufkonzentrationen liegen zwischen 400

und 1100 mg CSB/l, der durchschnittliche

bb d l d i ä b i % i i l i d k i b

Bioreaktor.

Behälter zur Abwasserreinigung.

Fax +49 711 970-4200
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 Publikationen in Fraunhofer-Publica 

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.igb.fraunhofer.de/de/send-mail?l=de&m=1.fae4a41a4fb9105ff5b7663ab05255a0&k=557273756c61205363686c6965c39f6d616e6e&r=2f64652f666f72736368756e672f7761737365722d61627761737365722f7761737365726d616e6167656d656e742f6465757332312d61627761737365727265696e6967756e672d6b6e6974746c696e67656e2e68746d6c
http://publica.fraunhofer.de/jsp/StarXmlQuery?style=publist.xsl&query=inst=igb+and+per=Schlie%C3%9Fmann,+U*
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Abbaugrad lag zu den genannten Zeiträumen bei 85 %. Die maximale Biogasproduktion betrug

knapp 2000 Liter pro Tag. Im Sommer betrug der Zuwachs der Biomasse in zwei Monaten knapp 5,5

kg (gemessen als Trockensubstanz), dies entspricht bei üblicher Entwässerung auf 25 %

Trockensubstanzgehalt einem zu entsorgenden Schlammvolumen von 22 Litern. Das sind 10 % der

beim Belebtschlammverfahren zu erwartenden Menge an Überschussschlamm. Die Membranfiltration

ist seit Inbetriebnahme im März 2009 nur durch automatisches Rückspülen mit Filtrat gereinigt

worden, eine erste chemische Reinigung fand im April 2010 statt.

Gewinnung von Biogas

Durch die rein anaerobe Verfahrenstechnik werden die organischen Inhaltsstoffe des Abwassers zum

größten Teil zu Biogas umgesetzt. Nach den bisherigen Erfahrungen liegt die Biogasproduktion bei 40

bis 60 Litern pro Einwohner und Tag. Bei der herkömmlichen Abwasserreinigung wird durch die

Schlammfaulung ein Biogasertrag von etwa 25 Litern pro Einwohner und Tag erreicht. Der

Energiegehalt des bei der anaeroben Abwasserreinigung entstehenden Biogases liegt bei mehr als 100

kWh pro Einwohner und Jahr. Stellt man diesen Gewinn von 100 kWh dem Energiebedarf großer

Kläranlagen gegenüber, die pro Jahr etwa 30 kWh elektrische Energie pro Einwohner und Jahr und

noch einmal den gleichen Betrag an thermischer Energie benötigen, zeigt dies, dass eine mindestens

energieautarke Abwasserreinigung unter anaeroben Bedingungen möglich ist. 

Da die Anlage in Knittlingen als Demonstrationsanlage relativ klein ist, ist hier eine Nutzung des

Biogases mit herkömmlichen Systemen wie Blockheizkraftwerk oder auch Stirlingmotor kaum

umsetzbar. Das Biogas wird daher in einem Brenner verbrannt und somit thermisch im Prozess der

Abwasserreinigung verwertet.
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KLIMAKLAGE: KLIMAPAKET UNVEREINBAR MIT GRUNDGESETZ

29. APRIL 2021

Das Bundesverfassungsgericht hat heute Morgen, am 29.04.2021, eine Klage gegen das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung angenommen, die

unter anderem von mehreren Fridays for Future Aktivistinnen und Aktivisten eingereicht und vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND),

der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und Greenpeace unterstützt wurde. Das BVerfG entscheidet, dass das deutsche Klimagesetz teilweise nicht mit dem

Grundgesetz vereinbar ist. Demnach muss die Bundesregierung engere Emissionsreduktionsziele ab 2030 vorlegen.
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“Das Bundesverfassungsgericht bestätigt mit der Klimaklage, was die Naturwissenschaft seit Jahren zeigt: Aufschieben und unzureichende Klimaziele

gefährden nicht nur die Natur, sondern unser Recht auf Leben und das Recht auf Zukunft. Das unter dem Protest von 1,4 Mio Menschen beschlossene

Klimapaket ist nicht ausreichend und muss sich jetzt ändern!” sagt dazu Line, Fridays for Future Aktivistin.

Anlässlich der Entscheidung fanden in Karlsruhe und Bonn spontane Aktionen statt. Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die das Klimaschutzgesetz der

Bundesregierung seit seinem Beschluss 2019 kritisieren, feiern die Entscheidung als Sieg für mehr Klimaschutz.

Henry aus Karlsruhe steht mit seiner Ortsgruppe heute schon seit 9:00 Uhr vor dem Bundesverfassungsgericht mit einem Banner und fordert: “Hört auf

die Wissenschaft”. Er erzählt: “Ich war bereits am 20.9.2019 auf der Straße und habe gegen die Ignoranz der Bundesregierung beim Klimaschutz

demonstriert. Seit dem haben wir wertvolle Zeit verloren. Dass uns heute das Bundesverfassungsgericht Recht gibt und Nachbesserungen von der

Bundesregierung fordert, zeigt wie mangelhaft der Klimaschutz der Bundesregierung ist”. Mit Blick auf die Bundestagswahl sagt Henry: “Das Urteil gibt

mir Mut weiter zu machen, bis die Politik die Klimakrise ernstnimmt”.

Hier finden Sie Fotos der heutigen Aktionen: https://flic.kr/s/aHsmVs4j8L

Aktenzeichen der Klage: 1 BvR 288/20

VERÖFFENTLICHT IN PRESSEMITTEILUNGEN
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Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Beachte, dass dein Kommentar nicht sofort erscheint, da wir die Kommentare moderieren, um eine

konstruktive Diskussion zu ermöglichen. Formuliere deinen Kommentar am besten freundlich und achte darauf, dass er zum Thema des Beitrags passt.
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Handynummer für SMS

 Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere diese.*

 Ich will auch regionale News

Eintragen

EUROPÄISCHE BÜRGERINITIATIVE ECI FOR FUTURE braucht 1 Million Unterschriften. ECI steht für eine europaweite Bürgerinitiative für

Maßnahmen zur Einhaltung des 1.5 Grad Ziels. Sorge dafür, dass die EU, die in Sachen Klimaschutz mächtiger ist als die Nationalstaaten,

auf Kurs gebracht wird!

Jetzt unterschreiben!

App for Future 
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Vorwort
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Stellv. Forschungsgruppenleiter
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Energie-, Verkehrs- und Klimapolitik

In Deutschland haben gegenwärtig ca. 1200 Kommunen entweder ein Klima-
schutzkonzept verabschiedet oder befinden sich in einem Prozess der Konzeptent-
wicklung. Basis hierfür ist die sog. Kommunalrichtlinie des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (nunmehr: Bundesministerium  
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit), die Kommunen eine Förde-
rung für die Erstellung derartiger Konzepte ermöglicht. Als freiwilliges Fachkon-
zept kommt den Konzepten eine starke Integrations- und Koordinationsfunktion 
im kommunalen Klimaschutz zu, sie enthalten in der Regel eine CO2-Bilanzierung, 
strategische Schwerpunktsetzungen und Maßnahmenpakete in einzelnen Hand-
lungssektoren.

Das von Hr. Göpfert ausgewählte Thema ist von hoher politischer und wissenschaft-
licher Relevanz, da bisher nur wenige unabhängige Arbeiten vorliegen, die 
zusätzliche Wirkungen kommunaler Klimaschutzkonzepte und kommunaler 
Klimaschutzaktivitäten analysieren. Zumeist wird in Analysen von Wirkungen von 
Politikmaßnahmen nicht zwischen Einflüssen von ohnehin laufenden Entwick-
lungen, Förderungen des Bundes oder Aktivitäten einer Kommune differenziert, 
so dass Doppelzählungen auf der Tagesordnung stehen. So befasst sich Herr 
Göpfert mit der Frage, wie derartige zusätzliche Effekte von Klimaschutzkon-
zepten überhaupt methodisch erfasst werden können. Naturgemäß liegen diese 
nicht in der Analyse der quantitativ messbaren Wirkungen (z.B. Energieeinspa-
rung, CO2-Reduktion), sondern eher in den strategischen, fachlich bündelnden 
und kommunikativen Zusatzeffekten, die derartige Konzepte erzielen. Sie erwei-
tern die Handelskapazität im kommunalen Klimaschutz und sind im besten 
Falle ein wichtiges Referenzdokument für die weitere kommunale Entwicklung. 
Klimaschutzkonzepte, so ein zentrales Ergebnis, sparen nur in seltenen Fällen 
Emissionen ein: Sie stellen jedoch eine zentrale Voraussetzung dar, damit diese 
überhaupt möglich werden.

Trotzdem muss sich ein Konzept auch an der Frage messen lassen, in welcher 
Weise und mit welcher Intensität die enthaltenen Maßnahmenvorschläge auch 
umgesetzt werden. Dieses ist aber nicht mehr Gegenstand der methodisch sehr 
versierten Arbeit von Hr. Göpfert, sondern Gegenstand künftiger Forschungsar-
beiten.
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ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG  

 

Die Bekämpfung der Ursachen des anthropogenen Klimawandels ist eine globale 
Aufgabe. Konkretes Handeln im Klimaschutz muss allerdings vor Ort geschehen, 
getragen von engagierten Menschen und Institutionen, unterstützt und koordiniert 
von einer wesentlichen lokalen Schnittstelle zwischen Politik und Gesellschaft – 
der Kommune.    

 

Um für die lokalen Klimaschutzaktivitäten einen strategischen Rahmen und eine 
perspektivische Handlungsgrundlage zu schaffen, sind bereits zahlreiche inte-
grierte Klimaschutzkonzepte in deutschen Kommunen erstellt worden, welche 
über die „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturel-
len und öffentlichen Einrichtungen“ (sog. Kommunalrichtlinie) der Nationalen Kli-
maschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit gefördert werden.  

 

Doch auch ohne explizite Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes werden in vie-
len Kommunen Konzepte erarbeitet und Maßnahmen durchgeführt, welche 
gleichwohl dem Klimaschutz dienen – wenngleich diese Begrifflichkeit nicht im-
mer strategischer bzw. normativer Leitsatz ist: So setzen sich die unteren Natur-
schutzbehörden beispielsweise im Rahmen des Bundesnaturschutzgesetzes im 
Bereich der Stadtklimatologie ein, Hochbauämter sorgen sich um die Energieeffi-
zienz in kommunalen Liegenschaften und lokale Stadtwerke nehmen den Aus-
bau der Kraft-Wärme-Kopplung der eigenen Heizkraftwerke in Angriff.  

 

In Anbetracht der mannigfaltigen Aktivitäten im kommunalen Klimaschutz wird in 
vorliegender Arbeit untersucht, ob und inwieweit integrierte Klimaschutzkonzepte 
zur Erreichung der lokalen Klimaschutzziele einen zusätzlichen Beitrag leisten - 
einen Beitrag für den Klimaschutz, welcher ohne die Erstellung eines lokalspezi-
fischen, exklusiven Klimaschutzkonzeptes nicht generiert worden wäre.  

 

Die Untersuchung zusätzlich generierter Effekte erfolgt anhand einer qualitativ-
interpretativen Analyse dreier deutscher Kommunen unter Zuhilfenahme eines 
kommunalen Klimaschutzstrukturmodells. Neben der Beschreibung der gewon-
nenen empirischen Erkenntnisse werden ebenso potenzielle Erfolgskriterien 
identifiziert, welche das eigene Klimaschutzkonzept zu einem durchsetzungs-
starken und unverzichtbaren Instrument des kommunalen Klimaschutzes werden 
lassen.  
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AABBSSTTRRAACCTT  

 

The mitigation of climate change by fighting against its anthropogenic causes is a 
task on global scale. However, concrete action has to take place on local level, 
realized by committed citizens and organizations, supported and coordinated by 
a crucial regional interface between politics and public – the municipality. 

To create a strategic framework and a perspective action program for the local 
climate protection activities, many German municipalities developed integrated 
climate protection concepts which are funded in the context of the “guidelines on 
promoting climate protection projects in municipalities and in social and cultural 
establishments” by the Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and 
Nuclear Safety. 

Nevertheless, even without explicitly developed climate protection concepts there 
have been other programmes written and measures done which are associated 
to the issues of climate protection – even though this terminology isn’t set as the 
strategic or normative approach: For instance, the lower nature conservation au-
thority supports urban climatology issues  in the context of the Federal Nature 
Conservation Act, the building authorities look after the energy efficiency of mu-
nicipal properties and the public utility companies proceed with the extension of 
their own combined heat and power facilities. 

In consideration of the various municipal climate protection activities the work in 
hand researches whether and to what extent integrated climate protection con-
cepts generate an additional contribution to reach the existing local aims in cli-
mate protection – an additional contribution, which is the exclusive result of de-
veloping  a unique and local-specific climate protection concept. 

The examination of additionally generated effects in urban climate protection is 
based on a qualitative-interpretive analysis of three German municipalities with 
the assistance of a structural model of urban climate protection. In addition to the 
description of the empirical findings potential success metrics are identified, 
which affect the assertiveness and especially show the indispensability of such a 
framework for the municipal climate protection activities. 
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AA..    

EEIINNLLEEIITTUUNNGG  UUNNDD  FFOORRSSCCHHUUNNGGSSFFRRAAGGEE  

A.I. KLIMASCHUTZ AUF LOKALER EBENE 

Klimaschutz ist eine globale Aufgabe im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung 

(siehe auch GRUNWALD/KOPFMÜLLER 2012, S. 14) zu einer zukunftsfähigen und 

lebenswerten Welt, dessen Wurzeln jedoch auf kommunaler Ebene gesetzt wer-

den müssen. Um den internationalen, supranationalen und bundesdeutschen 

Nachhaltigkeits- und Klimaschutzzielen Rechnung zu tragen, „ist bei der Umset-

zung dieser Ziele die lokale Ebene in besonderem Maße gefragt“ (DEUTSCHES 

INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, S. 9). Die Bedeutung der lokalen Ebene bei 

der Umsetzung konkreter klimaschützender Maßnahmen wird vielfach und aus-

drücklich betont (vgl. hierzu BÖDE/GRUBER 2000, S. V.; FIEBIG/KALLEN 1995, S. 9; 

KREFT/SINNING/SPOHR 2008, S. 2f.; BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT 2011, 

S. 11). Maßgeblich zu dieser Auffassung, welche ebenso die ehemalige Bundes-

umweltministerin und derzeitige Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel teilt, trägt die 

Nähe der lokalen Staats- und Selbstverwaltungsorgane (die Kommunen) zu den 

Bürgern bei: „’Global denken – lokal handeln’ war und ist die Devise, die die Dis-

kussion über die Bekämpfung des globalen Treibhauseffektes schon immer be-

gleitet hat. Auf lokaler Ebene ist die Schnittstelle zwischen Staat und Bürger. (…) 

Denn nur, wenn wir auch ‚lokal handeln’, kann den drohenden Klimaveränderun-

gen wirksam entgegengewirkt werden“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 1995, 

S. 3). Die Diskussion um den Leitgedanken des „Think global – Act local!“ ist ne-

ben der Nähe zwischen Kommune und Bürger zudem von der Nähe der Bürge-

rinnen und Bürger zu den relevanten Handlungsfeldern des Klimaschutzes stark 

geprägt: Vor Ort wird Energie verbraucht – in Haushalten, Gewerbebetrieben, 

beim Wahrnehmen räumlicher Mobilitätsdienstleistungen; vor Ort kann aber 

ebenso Energie umwelt- und klimafreundlich erzeugt werden – in Heizkraftwer-

ken mit Kraft-Wärme-Kopplung, mit Photovoltaik- und Solarthermieanlagen oder 

durch Nutzung von Umweltwärme (zu den Handlungsfeldern siehe u.a. DEUT-

SCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, S. 10; KERN U.A. 2005, S. 13; 

KREFT/SINNING/SPOHR 2008, S. 2). Auf lokaler Ebene sind die Stellschrauben, 

welche den globalen Klimawandel beeinflussen, direkt zugänglich (s.a. FIE-

BIG/KALLEN 1995, S. 12). Das Vorgeben von nationalen Zielen und internationa-

len Verpflichtungen zur Treibhausgasreduktion („Top-Down“) hat keinen direkten 

Einfluss auf die Emissionssituation, sondern das engagierte und entschlossene 

Handeln vor Ort in den Kommunen („Bottom-Up“). Die lokalen Potenziale müssen 

erschlossen und genutzt werden, um erfolgreichen Klimaschutz – auch auf natio-
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naler und schlussendlich globaler Ebene – zu realisieren. 

Etliche Kommunen haben dies – teilweise schon seit den 1990er Jahren – er-

kannt und sich meist über eine Selbstverpflichtungserklärung oder Ratsbeschluss 

zum Klimaschutz bekannt. Neben solch symbolischen Akten sind Mitgliedschaf-

ten in interkommunalen Netzwerken wie z.B. dem europäischen Klimabündnis 

oder dem Internationalen Rat für lokale Umweltinitiativen vielfach eingegangen 

worden. Daneben haben Kommunen bereits Aktivitäten durchgeführt, welche 

prinzipiell auch dem Klimaschutz zugeordnet werden können – wenngleich diese 

Begrifflichkeit nicht strategischer bzw. normativer Leitsatz war: Die unteren Na-

turschutzbehörden beispielsweise setzen sich im Rahmen des Bundesnatur-

schutzgesetzes im Bereich der Stadtklimatologie ein (s.a. § 2 Abs. 1 Nr. 8 

BNatSchG), Hochbauämter sorgen sich um die Energieeffizienz kommunaler 

Liegenschaften, Stadtplanungsämter berücksichtigen in Bauleitplanungsverfah-

ren Belange zum Schutz des örtlichen Kleinklimas (s. § 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 7 

BauGB und auch FICKERT/FIESELER 2002, S. 291) und lokale Stadtwerke neh-

men den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung der eigenen Heizkraftwerke in An-

griff. Ein strategisches Vorgehen unter Formulierung normativer Klimaschutzleit-

bilder war eher die Ausnahme und entwickelte sich erst im Zuge der Erstellung 

kommunaler Energie- und Klimaschutzkonzepte. Frühe Aktivitäten und konzepti-

onelle Arbeiten in diesem Bereich beschränkten sich vor allem auf den Energie-

sektor, erst Mitte der 1990er Jahre wurden weitere Handlungsfelder, wie der Ver-

kehr oder die Stadtklimatik ergänzt  (siehe auch FIEBIG/KALLEN 1995, S. 11).  

Da jedoch der kommunale Klimaschutz (noch) keine Pflichtaufgabe des eigenen 

Wirkungskreises im Sinne der jeweils geltenden Landesgemeindeordnung dar-

stellt (z.B. Art. 57 Abs.1 GO Bayern), liegt es ausschließlich im Ermessen der 

Verwaltungsführung vor Ort, ob und wie das Handlungsfeld des kommunalen 

Klimaschutzes lokal bearbeitet wird (siehe hierzu auch KNEMEYER 2004, S. 129; 

KERN U.A. 2005, S. 5; KREFT/SINNING/SPOHR 2008, S. 3). Viele Kommunen set-

zen Klimaschutzmaßnahmen auch ohne gesetzliche Verpflichtung erfolgreich um 

und leisten damit ihren Beitrag zur Verwirklichung nationaler Klimaschutzziele. 

Allerdings sind im Gros der kommunalen Praxis erhebliche Defizite zu verzeich-

nen (vgl. DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, S. 11; 

KREFT/SINNING/SPOHR 2008, S. 2). Vor allem die regelmäßig angespannte Fi-

nanzlage der Kommunen macht lokale Klimaschutzaktivitäten häufig abhängig 

von kühlen Wirtschaftlichkeitsüberlegungen und externen Finanzierungsmöglich-

keiten (vgl. DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, S. 17; 

KREFT/SINNING/SPOHR 2008, S. 4), da zu keiner Zeit durch freiwillige Aufgaben 
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die Erfüllung der Pflichtaufgaben gefährdet sein darf (vgl. KNEMEYER 2004, 

S. 131; KERN U.A. 2005, S. 6 ff.). Die Kommunen haben aber schließlich die 

Energiewende zu vollziehen und sind „Bottom-Up“ die Garanten zur Erfüllung der 

international, national und auch lokal eingegangenen Verpflichtungen - die For-

derungen der kommunalen Spitzenverbände nach geeigneten Instrumenten und 

finanzieller Unterstützung für Kommunen sind daher allzu verständlich (vgl. 

DEUTSCHER LANDKREISTAG/DEUTSCHER STÄDTETAG/DEUTSCHER STÄDTE- UND 

GEMEINDEBUND 2010, S. 609 und auch KERN U.A. 2005, S. 1 ff.). 

Vor diesem Hintergrund stellen die Fördermechanismen der Nationalen Klima-

schutzinitiative (NKI) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Re-

aktorsicherheit seit 2008 einen wesentlichen Baustein der deutschen Klimapolitik 

und auch der lokalen Umsetzung klimaschützender Maßnahmen dar. Im Zuge 

einer Evaluationsstudie der Förderperioden 2008 – 2011 wurde ermittelt, dass 

„mit den Aktivitäten in diesen Kalenderjahren etwa 4,3 Mio. t CO2 gegenüber ei-

ner Referenzentwicklung ohne NKI vermieden werden konnten“ (ZIESING 2012, 

S. 2). Die "Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kultu-

rellen und öffentlichen Einrichtungen", auch als Kommunalrichtlinie bezeichnet, 

gilt hierbei als das Hauptinstrument der Nationalen Klimaschutzinitiative zur För-

derung von Klimaschutz in Kommunen (vgl. ZIESING 2012, S. 4 sowie u.a. BUN-

DESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2011c und 2013b). Im Rahmen dieser Richtlinie 

erhalten Kommunen u.a. die Möglichkeit, sich die Erstellung Integrierter Klima-

schutzkonzepte fördern zu lassen. Die Richtlinie wird zudem seit 2008 jährlich 

weiterentwickelt und u.a. hinsichtlich der programmatischen Anforderungen aktu-

alisiert und im Fördersatz angepasst. Neben der Förderung von Klimaschutzkon-

zepten bestehen vielfältige Möglichkeiten, konkrete Maßnahmen oder Personal 

im Bereich des kommunalen Klimaschutzes finanziell zu unterstützen. Im inhaltli-

chen Fokus der Klimaschutzkonzepte bzw. des kommunalen Klimaschutzes steht 

seit jeher die Verminderung von Treibhausgasemissionen (Mitigation) an obers-

ter Stelle, lokalklimatische Anpassungsstrategien (Adaption) sind mittlerweile 

zwar förderfähig, aber nicht originärer Bestandteil der Kommunalrichtlinie (vgl. 

u.a. FIEBIG/KALLEN 1995, S. 9; BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2011a). 

Bei Betrachtung der angespannten kommunalen Finanzlage einerseits und der 

politischen Forderung nach kommunalem Klimaschutz andererseits, ist es nicht 

verwunderlich, dass seit 2008 bis 2011 insgesamt 893 Klimaschutzkonzepte und 

Teilkonzepte gefördert wurden (SERVICE- UND KOMPETENZZENTRUM KOMMUNALER 

KLIMASCHUTZ 2012); die Fördersumme beläuft sich hierbei auf insgesamt 44,6 

Mio. Euro (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2011d). Im Bericht des Bun-
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desministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit an den Haus-

haltsausschuss des Bundestags zum Stand der Umsetzung der Klimaschutziniti-

ative vom 27.08.2008 wird die besondere Bedeutung der Kommunen als Ziel-

gruppe der Initiative und deren Interesse an lokalen Klimaschutzmaßnahmen 

hervorgehoben: „Insbesondere bei den Kommunen zeichnet sich bereits ein ho-

hes Interesse und großer Bedarf an den aufgebauten Fördermöglichkeiten ab“ 

(BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2008a, S. 7). 

A.II. DARSTELLUNG  DER FORSCHUNGSFRAGE  

A.II.1. ZUSÄTZLICHE EFFEKTE DURCH KLIMASCHUTZKONZEPTE  

In diesem Zusammenhang und vor dem Hintergrund der finanziellen Förderaus-

gaben ist die Frage berechtigt, in welcher Form die Kommunalrichtlinie und hier 

im Besonderem die Förderung der Erstellung von Integrierten kommunalen Kli-

maschutzkonzepten zur Erreichung der globalen und nationalen Klimaschutzziele 

auf lokaler Ebene beiträgt (zur Notwendigkeit der Förderung und Evaluierung der 

Wirkungen von Förderangeboten s.a. KFW BANKENGRUPPE 2010, S. III, KFW 

BANKENGRUPPE 2010, S. 73f.). 

Vor Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes haben in einigen Kommunen bereits 

Aktivitäten auf dem Gebiet des Klimaschutzes stattgefunden (s.o.). In dieser Ar-

beit soll der Frage nachgegangen werden, ob und inwieweit aus den (durch die 

Kommunalrichtlinie geförderten) Klimaschutzkonzepten Effekte bzw. Wirkungen 

generiert werden, welche lokale Klimaschutzaktivitäten initiieren, ergänzen und 

unterstützen. Effekte definieren sich hierbei als Veränderungen im kommunalen 

Klimaschutz, welche direkt oder indirekt aus Ergebnissen des Klimaschutzkon-

zeptes resultieren (vgl. in Analogie OECD 2009, S. 26) und zur Zielerreichung im 

lokalen Klimaschutz beitragen. Klimaschutzkonzepte sollten als strategische Pa-

piere das Ziel haben, neben reinen Erkenntnisgewinnen und der Unterstützung 

beim Aufbau von klimaschutzbezogenen Handlungskapazitäten auch tatsächlich 

messbare Ergebnisse bei der lokalen Treibhausgasreduktion zu erzielen. In der 

Regel sind die Konzepte lokalpolitisch motiviert, meist liegen sogar konkrete 

Treibhausgasreduktionswerte vor, welche mittels Maßnahmen aus dem Klima-

schutzkonzept erreicht werden sollen (siehe u.a. DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBA-

NISTIK (HG.) 2011, S. 10; LINDNER U.A. 2009, S. 49). 

In Anbetracht der mannigfaltigen Aktivitäten im kommunalen Klimaschutz soll 

hier insbesondere untersucht werden, ob die Kommunalrichtlinie mit ihrem In-

strument der Klimaschutzkonzeptförderung bei Kommunen Veränderungen und 
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damit Entwicklungen und Potenziale induziert, welche ohne Klimaschutzkonzept 

nicht erfolgt wären. Diese „Zusätzlichkeit“ von neu geschaffenen Effekten zu den 

ohnehin stattfindenden kommunalen Klimaschutzaktivitäten bestimmt im Wesent-

lichen die Forschungsfrage: 

 

Mit der forschungsleitenden Fragestellung wird der Versuch gestartet, Erkennt-

nisse darüber liefern, ob die mit Bundesmitteln geförderten Konzepte in ihrer 

durch die jeweils gültige Kommunalrichtlinie bestimmten Form einen zusätzlichen 

Gewinn für den Klimaschutz auf kommunaler Ebene darstellen. 

Zur Beurteilung der Zusätzlichkeit von Effekten wird hier die Variable „Additionali-

ty“ eingeführt. Hierdurch soll eine Abgrenzung von solchen Effekten erfolgen, 

welche z.B. durch den Transfer der Erkenntnisse anderer Klimaschutzkonzepte 

oder Handlungsleitfäden (z.B. DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011) 

hätten erzeugt werden können. Bestimmende Kriterien der Additionality sind die 

einfache Zusätzlichkeit (ohne Konzept gäbe es die Veränderung nicht), die Lo-

kalspezifizität und die Exklusivität (ohne das eigene, ortsspezifische Konzept 

gäbe es die Veränderung nicht). 

A.II.2. FORSCHUNGSSYSTEMATIK  

Ziel dieser Studie ist das Aufzeigen empirisch begründbarer Tendenzen, dass 

integrierte kommunale Klimaschutzkonzepte zusätzliche Effekte im kommunalen 

Klimaschutz induzieren. Demnach steht auch die Erforschung dieser Additionality 

im Zentrum der Betrachtung. Um Aussagen über die Additionality treffen zu kön-

nen, sind vorerst Effekte im lokalen Klimaschutz zu identifizieren, welche kausal 

und ausschließlich auf das Klimaschutzkonzept zurückzuführen sind.  

Anhand theoretischer Vorüberlegungen durch Auswertung der aktuellen wissen-

schaftlichen Literatur sollen die zur Beantwortung der Forschungsfrage notwen-

digen Variablen ermittelt werden. Das daraus entwickelte Strukturmodell soll ein 

Fundament zur empirischen Analyse zusätzlicher Effekte liefern. 

1. Schritt: Identifikation von Effekten  

Dieses Modell identifiziert dann einen Effekt, wenn mindestens ein Arbeitsergeb-

nis der Klimaschutzkonzeptentwicklung (Output) mindestens einen Indikator er-

folgreichen Klimaschutzes (Outcome) nachweislich beeinflusst:  
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Abbildung 1: Identifikation von Effekten (eigene Darstellung) 

Zu den Outputs eines Klimaschutzkonzeptes können neben Ergebnissen konkre-

ter Maßnahmen, welche im Klimaschutzkonzept entwickelt werden, auch durch 

das Konzept „induzierte Veränderungen zählen, die für die Erzielung direkter 

Wirkungen relevant sind“ (OECD 2009, S. 36), wie z.B. der Einfluss auf lokale 

Handlungskapazitäten.  

Effekte der Klimaschutzkonzept-Outputs können dann identifiziert werden, wenn 

bestimmte Determinanten erfolgreichen Klimaschutzes (die Outcomes) hierdurch 

positiv verändert werden. Die gewünschten positiven Outcomes werden wiede-

rum abgeleitet aus den Handlungsfeldern des kommunalen Klimaschutzes (z.B. 

könnte ein gewünschter Outcome im Handlungsfeld „Energie“ die Verminderung 

des Energieverbrauchs der kommunalen Liegenschaften sein, ein identifizierter 

Effekt aus dem Klimaschutzkonzept beispielweise die Umsetzung der Maßnah-

me „Umrüstung der Ausstellungsbeleuchtung auf LED“ in der Stadtbücherei). Zur 

Bestimmung der Handlungsfelder und positiver Outcomes dient eine Analyse der 

relevanten wissenschaftlichen, politischen und soziokulturellen Zielsetzungen 

und Handlungskapazitäten (Impacts). Eine grafische Darstellung der Prüfsyste-

matik findet sich in Abbildung 2. 
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Abbildung 2: Hypothetisches Analysemodell zur Identifikation von Effekten (eigene Darstellung) 

Das theoretisch konstruierte, hypothetische Analysemodell wird zur empirischen 

Beantwortung der Forschungsfrage herangezogen und dient zur Identifikation 

direkter bzw. indirekter Effekte, welche anhand der Gegenüberstellung von Out-

puts und Outcomes ermittelt wurden (siehe Abbildung 2). Hierbei sind die Effekte 

ebenso hinsichtlich deren Messbarkeit zu beurteilen und eventuelle Hindernisse 

aus dem Weg zu räumen, welche eine eindeutige Bewertung des Effekts beein-

trächtigen (z.B. Heterogenität von CO2-Allokationsmethoden). Lokale Spezifika 

werden im Laufe der Untersuchung ergänzt und erweitern somit das theoretisch 

ermittelte Untersuchungsraster. 

2. Schritt: Nachweis der Additionality 

Neben der Effektidentifikation fordert die Forschungsfrage die Begründung einer 

Zusätzlichkeit (Additionality) des Effekts. Zur Bestimmung einer effektbezogenen 

Additionality sind in einem zweiten Schritt drei Determinanten zu bewerten: die 

Kausalität, die Lokalspezifizität und die Exklusivität des Effektes. Nur wenn die 

Erfüllung aller drei Determinanten bei dem identifizierten Effekt vorliegt, kann ein 

zusätzlicher Effekt im Sinne der Forschungsfrage festgehalten werden (siehe 

Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Additionality-Determinanten (eigene Darstellung) 

 

A.III. WISSENSCHAFTLICHE RELEVANZ  

Aus Literatur und Praxis sind dem Verfasser keine wissenschaftlichen Studien 

bekannt, welche eine belastbare Aussage über eine Additionality im Sinne dieser 

Arbeit treffen und damit den Kommunen zumindest darlegen können, ob Klima-

schutzkonzepte nachweislich einen zusätzlichen Beitrag zum kommunalen Kli-

maschutz liefern. Neben dieser Praxisrelevanz verfolgt die vorliegende Arbeit 

ebenso eine wissenschaftlich relevante Fragestellung. Die formulierten for-

schungsleitenden Fragestellungen zielen darauf ab, „wissenschaftlich neues und 

relevantes Wissen zu produzieren“ (GLÄSER/LAUDEL 2006, S. 61) und hierdurch 

bestehende Wissenslücken zu schließen.  

A.III.1.  IDENTIFIKATION BESTEHENDER WISSENSLÜCKEN 

Im Bereich der Evaluations- und Erfolgsforschung kommunaler Klimaschutzakti-

vitäten und bundespolitischer Förderinstrumente existieren vielfältige Beiträge 

(u.a. KERN U.A. 2005; KREFT/SINNING/SPOHR 2008; LINDNER U.A. 2009; 

SCHMIDT/SCHREIBER/LAUERT 2011), welche Fragen des kommunalen Klima-

schutzes vor dem Hintergrund der Erweiterung des vorhandenen Wissens bear-

beiten und Indikatoren und Kriterien für die Evaluation und Analyse kommunaler 

Klimaschutzaktivitäten liefern. 

Zur Untersuchung der Wirkungen der von der Bundesregierung eingesetzten 

Klimaschutzinitiative wurde erst kürzlich im August 2012 ein umfassender Evalu-

ationsbericht abgeschlossen. Momentan liegt dem Verfasser nur die Kurzzu-

sammenfassung des Berichtes vor, in welchem auch die Wirkungen der Umset-
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zung von integrierten kommunalen Klimaschutzkonzepten erörtert werden (ZIE-

SING 2012). 

Der in dieser Arbeit verfolgte Forschungsansatz hebt sich insoweit von bisheri-

gen Evaluationsstudien ab, als dass er nicht jegliche kausale Wirkungen kom-

munaler Klimaschutzkonzepte zu analysieren und bewerten versucht, sondern 

die additiven Wirkungen kommunaler Klimaschutzkonzepte in den Fokus der 

Betrachtung hebt. Im Mittelpunkt dieses Forschungsvorhabens steht die Analyse 

der Zusätzlichkeit von kausalen Wirkungen aus einem Klimaschutzkonzept vor 

Ort. In der wissenschaftlichen Gemeinde ist bislang noch nicht explizit der Frage 

nachgegangen worden, ob Klimaschutzkonzepte die teilweise ohnehin stattfin-

denden kommunalen Klimaschutzaktivitäten substanziell ergänzen und zusätzli-

che Effekte generieren oder ob diese Konzepte bloße politisch motivierte „Pa-

piertiger“ sind, welche vorhandene Erkenntnisse ausschließlich bestätigen und 

allenfalls einen heuristischen Wert aufweisen.  

A.III.2. PRODUKTION NEUEN UND ZUR SCHLIEßUNG DER WISSENSLÜCKE RELEVANTEN WISSENS 

Die oben dargestellte Wissenslücke über die Wirksamkeit kommunaler Klima-

schutzkonzepte auf die lokalen Klimaschutzaktivitäten bedarf nun einer wissen-

schaftlichen Bearbeitung. Die Beantwortung der Forschungsfrage soll – unter 

Gewährleistung und Anwendung wissenschaftlich anerkannter qualitativer empi-

rischer Forschungsmethodik – mittels einer fallbasierten Erklärungsstrategie 

neues Wissen über die Produktion zusätzlicher Effekte aus Klimaschutzkonzep-

ten liefern. Neben diesem forschungsleitenden Frageansatz der Additionality 

versucht diese Arbeit, Möglichkeiten der sinnvollen Weiterentwicklung der Kom-

munalrichtlinie abzuleiten, um die finanziellen Mittel der Klimaschutzinitiative ef-

fektiv und zielgerichtet auf die Verbesserung und Erweiterung der kommunalen 

Klimaschutzaktivitäten sowie des Klimaschutzes an sich zu verwenden (zum 

Evaluierungsbedarf s.a. LINDNER U.A. 2009, S. 49). 

A.IV. WEITERER AUFBAU DER ARBEIT 

Im Anschluss an die Erläuterung der forschungsleitenden Fragestellungen sowie 

der grundlegenden Untersuchungssystematik folgen in Kapitel B die theoreti-

schen Vorüberlegungen zur Entwicklung des oben beschriebenen Untersu-

chungsmodells. Kapitel C widmet sich der Anwendung des Untersuchungsmo-

dells an den Forschungsobjekten. Nach der Darstellung der empirischen For-

schungsmethodik wird eine fallbasierte Analyse ausgewählter Kommunen statt-

finden. Die aus der Durchführung der empirischen Untersuchung gewonnenen 
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Daten und Erkenntnisse werden sodann in Kapitel D ausgewertet und beurteilt. 

Kapitel E rundet die vorliegende Arbeit mit einer abschließenden Würdigung der 

Ergebnisse im Hinblick auf die Forschungsfrage ab und stellt potenziell aus den 

Untersuchungen resultierende Forschungsdesiderata dar.  
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BB..    

TTHHEEOORREETTIISSCCHHEE  VVOORRÜÜBBEERRLLEEGGUUNNGGEENN::  VVAARRIIAABBLLEENN  DDEESS  AANNAALLYYSSEEMMOODDEELLLLSS  

Die Untersuchung relevanten Wissens im Rahmen der theoretischen Vorüberle-

gungen soll ein Fundament für den Aufbau des vorgestellten Analysemodells und 

eines Kategoriensystems zur empirischen Erfassung zusätzlicher Effekte aus 

Klimaschutzkonzepten liefern (zum Sinn theoretischer Vorüberlegungen siehe 

GLÄSER/LAUDEL 2006, S. 31).  

Ziel dieses Abschnitts ist die Beschreibung und Begründung einer Systematik zur 

Identifikation direkter / indirekter zusätzlicher Effekte, welche durch Klimaschutz-

konzepte in Kommunen generiert werden können. Abbildung 4 zeigt überblicks-

artig die Struktur des Abschnitts B auf: 

 

Abbildung 4: Hypothetisches Analysemodell mit Kapitelbezug (eigene Darstellung) 

B.I. ZIELSETZUNGEN UND AKTEURE IM KOMMUNALEN KLIMASCHUTZ  

B.I.1. THINK LOCAL – ACT LOCAL? KOMMUNALE ZIELSETZUNGEN ALS LEITLINIEN DES LOKA-

LEN HANDELNS  

Die Gründe für kommunales Engagement im Klimaschutz sind vielfältig. Auf die  

hohe Bedeutung der kommunalen Ebene für den Erfolg der globalen Anstren-

gungen im Klimaschutz ist bereits in Kapitel A.I eingegangen worden. Wie eine 

exemplarische Betrachtung der Entwicklungen der CO2- und Energieverbrauchs-

bilanzen ausgewählter Großstädte wie Berlin, Frankfurt, Freiburg, Heidelberg, 

München und Münster aufzeigt, haben die Kommunen in Deutschland ein be-

achtliches Potenzial um Erfolge bei der Treibhausgasemissionsreduktion zu ge-



Der Beitrag von Klimaschutzkonzepten zum kommunalen Klimaschutz  

Christian Göpfert, MatNr. Q7376251, FernUniversität in Hagen 

 

22 

 

nerieren und stellen einen Grundpfeiler der nationalen Klimaschutzbemühungen 

dar (vgl. KFW BANKENGRUPPE 2010, S. 26). 

Darüber hinaus bestehen auch lokalspezifische Gründe, welche ein Engagement 

im Klimaschutz fordern. Eine etwas ältere, aber durchaus immer noch aktuelle 

Studie zu den sozialen Erfolgsfaktoren kommunalen Klimaschutzes fasst die we-

sentlichen Motive zusammen, wieso Kommunen – unabhängig von klimawissen-

schaftlichen Notwendigkeiten – aktiv Klimaschutz betreiben: 

"Um sich im Hinblick auf Klimaschutz zu engagieren, sind Motivbündel in der 

Kommune wichtig, vor allem der Zusammenhang mit ökonomischen Vorteilen: 

Ausgabensenkung als unterstützendes Argument wird von 94 % als "wichtig" 

oder "sehr wichtig" eingestuft. (...) Ein Drittel der Verwaltungen reagierte mit Akti-

vitäten vor allem auf Druck aus dem Stadtrat und ein Viertel auf Druck aus der 

Bevölkerung oder von Umweltgruppen" (GRUBER 2000, S. 91). 

Dieses Forschungsergebnis lässt den Stellenwert von kommunalen Zielsetzun-

gen im Klimaschutz erahnen, welche aus interessenpolitischer Seite herangetra-

gen werden. In der kommunalen Praxis sind so vielfach ortsspezifische Klima-

schutzziele (v.a. CO2-Reduktionsziele) zu finden, meist mit mittel- und längerfris-

tigen Zeithorizonten, bspw. bis 2020 oder 2050 (vgl. u.a. DEUTSCHES INSTITUT 

FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, S. 192). Kommunale Ziele im Klimaschutz müssen 

sich dabei nicht notwendigerweise mit übergeordneten Zielen im politischen 

Mehrebenensystem decken. Die kommunale Ebene birgt individuelle, lokalspezi-

fische Besonderheiten in sich – so verlangt die Nähe zu den Bürgerinnen und 

Bürgern und weiteren soziokulturellen wie auch wirtschaftlichen Akteuren vor Ort 

von Kommunen häufig eine weniger abstrakte Herangehensweise an Zieldefiniti-

onen (siehe auch DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, S. 10). Eben-

so sind lokalspezifische Determinanten hinsichtlich Energiemarkt (z.B. autarke 

Stadtwerke), Flächenverfügbarkeit (z.B. für Windenergieanlagen) oder verwende-

ter Bilanzierungsmethoden (z.B. bei der Allokation von CO2-Emissionen zu den 

Produkten aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen) bei der Zielformulierung zu be-

rücksichtigen (zur Differenzierung von Zielen siehe auch DEUTSCHES INSTITUT 

FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, S. 192). Internationale und bundesdeutsche Ziele 

haben keinen verbindlichen Charakter auf die Aufgabe des kommunalen Klima-

schutzes, sondern strahlen eher Leitwirkung aus. 

Unabhängig von der Herkunft der Handlungsaufforderungen (sei es klimawissen-

schaftlich nachgewiesene Notwendigkeit oder interessenpolitischer Druck auf 

verschiedenen politischen Ebenen) verdichten sich seit jeher die kommunalen 



Der Beitrag von Klimaschutzkonzepten zum kommunalen Klimaschutz  

Christian Göpfert, MatNr. Q7376251, FernUniversität in Hagen 

 

23 

 

Aktivitäten, welche das Attribut „Klimaschutz“ anführen, im Wesentlichen auf ein 

zentrales Oberziel: "Der Begriff kommunaler Klimaschutz bezeichnet in der aktu-

ellen öffentlichen Debatte die Handlungen von Städten, Kreisen und Gemeinden, 

die zur Verminderung von Treibhausgasemissionen beitragen." (FIEBIG/KALLEN 

1995, S. 9). Diese, für die kommunale Klimaschutzhistorie recht frühzeitige Aus-

sage benennt hier ausschließlich die Mitigation, also die „Begrenzung von Klima-

veränderungen durch Einflussnahme auf den Energieverbrauch und den Einsatz 

von Energieformen“ (DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK 2008) als themati-

schen Inhalt des Klimaschutzes. Neben diesen Aktivitäten zur Verminderung der 

ubiquitären Treibhausgasemissionen, welche auf  kommunaler Ebene stattfinden 

muss (s.o. Kapitel  A.I; vgl. BÖDE/GRUBER 2000, S. V; DEUTSCHES INSTITUT FÜR 

URBANISTIK (HG.) 2011, S. 9; BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 1995, S. 3; IPCC 

2007, S. 2–3), hat die Kommune im Sinne der Daseinsvorsorge zudem ein weite-

res ureigenes Interesse am Klimaschutz: Unabhängig von den Erfordernissen 

zum Schutz des Weltklimas sind vor Ort Ziele zu definieren und Maßnahmen zu 

ergreifen, welche die Kommune gegen die lokalen Ausprägungen des fortschrei-

tenden Klimawandels wappnet (u.a. Extremwetterereignisse). 

Es soll hier aber dennoch eine Abgrenzung insoweit erfolgen, dass ausschließ-

lich mitigative Aspekte im kommunalen Klimaschutz untersucht werden; eine Be-

trachtung und Analyse adaptiver Inhalte erfolgt nicht (zu Adaptionsstrategien sie-

he MAHAMMADZADEH 2012). Dies liegt in der Methodik darin begründet, dass für 

die folgende empirische Untersuchung bislang nur Klimaschutzkonzepte (unter 

der Förderung der Kommunalrichtlinie) vorliegen, welche sich ausschließlich auf 

die Mitigation als Zielsetzung konzentrieren; Adaptionsmaßnahmen sind erstma-

lig ab der Kommunalrichtlinie 2011 förderfähig (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR 

UMWELT 2011a, siehe auch Kapitel  B.II). 

Zielsetzungen auf kommunaler Ebene sind demnach sowohl aus wissenschaftli-

chen Erkenntnissen und Notwendigkeiten heraus als auch lokalpolitisch motiviert, 

sodass „nahezu alle Ziele im kommunalen Klimaschutz (.) heute auf einer politi-

schen Willensbekundung“ (DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, 

S. 191) beruhen. Gerade auf der kommunalen Ebene werden die Interessen der 

Wirtschaft nach günstiger Energie, der Bürgerinnen und Bürger nach bedürfnis-

gerechter Mobilität oder der Kommune selbst nach sparsamer und wirtschaftli-

cher Haushaltsführung (KNEMEYER 2004, S. 276) unmittelbar spürbar und können 

im gemeinsamen Dialog mit der Kommune in Zielvorstellungen münden (vgl. 

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT 2011, S. 11). Neben der vordergründigen, 

altruistischen Zielsetzung der Mitigation (oder Adaption) existieren weitere stich-
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haltige „Kollateralgründe“, welche Kommunen zum Klimaschutz antreiben. 

KREFT/SINNING/SPOHR nennt in diesem Zusammenhang u.a. die größere Unab-

hängigkeit von Energieimporten, die Absicherung gegenüber Energiepreissteige-

rungen und die damit einhergehende Verbesserung der Lebensqualität, die Stei-

gerung der regionalen Wertschöpfung sowie positives Marketing durch die Ein-

nahme einer Vorreiterrolle (vgl. KREFT/SINNING/SPOHR 2008, S. 3 f.). Mitigative 

Maßnahmen im Klimaschutz können und sollen auch Mitnahmeeffekte in eben 

diesen Bereichen erzeugen und können zudem die Akzeptanz des kommunalen 

Klimaschutzes positiv beeinflussen. Die systemischen und situativen Determinan-

ten erfolgreichen Klimaschutzhandelns sind hierbei im ortsspezifischen Einzelfall 

zu finden. Je nach interessenspolitischer Zielsetzung kann u.a. besonderer Wert 

auf integrierende Elemente wie eine Kapazitätsschaffung in der Partizipation lo-

kaler Stakeholder gelegt werden, welche wiederum eher keine kausal nachweis-

baren CO2-Reduktionen messen lässt. Hier gilt es, in der lokalpolitischen Arena 

die Zielsetzungen im Klimaschutz zu analysieren, welche für die lokale Situation 

passend sind. Betont werden soll hier die integrative Stellung des kommunalen 

Klimaschutzes zwischen den Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, Ökonomie 

und Gesellschaft; erfolgreicher Klimaschutz sollte neben der Reduktion von 

Treibhausgasen auch immer den Anforderungen der nachhaltigen Entwicklung 

gerecht werden.  

So vielfach die Bedeutung der lokalen Ebene im Klimaschutz betont wird (vgl. 

u.a. KREFT/SINNING/SPOHR 2008, S. 3), so bedeutsam erscheinen auch die lokal-

spezifischen Zielsetzungen im kommunalen Klimaschutz. Dennoch sollten sich – 

im Sinne der Forderung des „Think global, act local“ – kommunale Klimaschutz-

aktivitäten als Beitrag zur Erreichung der nationalen bzw. globalen Ziele im 

Kampf gegen den Klimawandel verstehen (vgl. hierzu auch LINDNER U.A. 2009, 

S. 49). Dies wurde u.a. bei der Formulierung der aktuellen Förderrichtlinie für 

Klimaschutzkonzepte bedacht und die Forderung aufgenommen, dass die im 

Konzept entwickelten „Ziele und Maßnahmen (.) sich an den (..) nationalen Kli-

maschutzzielen und an der Notwendigkeit, die Treibhausgasemissionen zum 

Jahr 2050 um 80-95 % unter das Niveau von 1990 zu senken, orientieren“ (BUN-

DESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2013b, S. 2) sollen.  

B.I.2. ZIELSETZUNGEN IM KONTEXT DER STUDIE: IMPACTS 

Um konkrete Maßnahmen und Wirkungen aus kommunalen Klimaschutzkonzep-

ten verstehen, bewerten und im lokalspezifischen Kontext einordnen zu können, 

sollten die Ziele des lokalen Klimaschutzhandelns als Variable erhoben werden. 
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Diese meist mittel- bis langfristigen Zielsetzungen (Impacts) dienen zur Identifika-

tion, Definition und Konkretisierung von Handlungsfeldern im kommunalen Kli-

maschutz. Daher werden bei der Analyse der Zusätzlichkeit von klimaschutzkon-

zeptbedingten Effekten neben allgemeingültigen Erfolgsbedingungen (wie z.B. 

die tatsächliche Reduktion von Treibhausgasen) explizit die lokalen Zielsetzun-

gen als Impacts berücksichtigt. Der kommunale Einzelfall muss beachtet werden, 

um realistische Ziele und Zeithorizonte zu formulieren, welche dann auch im 

Kontext konkurrierender Zielvorstellungen anderer gesellschaftspolitischer Be-

dürfnisse erreicht werden können. Hierzu ist zwangsläufig eine lokalspezifische 

Zielformulierung notwendig (vgl. DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, 

S. 10 oder zur Notwendigkeit ortsspezifischer Maßnahmenpriorisierung vgl. z.B. 

FIEBIG/KALLEN 1995, S. 12). 

In der Arena der Lokalpolitik können hierzu Forderungen von soziokultureller Sei-

te kommen, von wissenschaftlichen Akteuren begründet werden oder von partei-

politischer Seite motiviert sein (vgl. hierzu PROSE/ENGELLANDT/BENDRIEN 2000, 

S. 15 sowie zu Akteuren bzw. Protagonisten des Umwelt- und Klimaschutzes 

JÄNICKE/KUNIG/STITZEL 2003, S. 84 ff. oder auch MINISTERIUM FÜR UMWELT UND 

VERKEHR BADEN-WÜRTTEMBERG (HRSG.) 2004). Die für eine Kommune bzw. eine 

vollziehende Kommunalverwaltung handlungsleitenden Vorgaben im Klimaschutz 

werden i.d.R. von dem  obersten Beschlussgremium (die Kollegialorgane Markt-

Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag; siehe auch KNEMEYER 2004, S. 170 ff.) gestellt 

werden, welches wiederum seine Entscheidung aus den Diskussionen und Ent-

wicklungen in der politischen Arena gründen wird. Abbildung 5 verdeutlicht die 

Breite und Heterogenität des Akteursspektrums im lokalen Klimaschutz, welches 

Ansprüche an die Administration stellen kann und somit den Zielformulierungs-

prozess maßgeblich beeinflusst: 
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Abbildung 5: Lokalpolitische Arena im Klimaschutz (DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK 1997) 

B.I.3. HANDLUNGSOPTIONEN DER KOMMUNEN ZUR ERREICHUNG DER MITIGATIVEN ZIELSET-

ZUNGEN 

Zur Vermeidung von Treibhausgasen als oberste Zielsetzung im Klimaschutz 

kann die Kommune in vielfältiger Weise beitragen. In Anknüpfung an das Vor-

handensein lokalspezifischer Ziele, welche sich sowohl auf direkte Emissionsre-

duzierungen wie auch auf ökonomische oder soziale Mitnahmeeffekte beziehen, 

können die gewünschten Impacts im kommunalen Klimaschutz weiter differen-

ziert werden.  

In Anlehnung an die Dimensionen einer nachhaltigen Entwicklung (s. PUFE 2012, 

S. 95 ff.) stehen auch im kommunalen Klimaschutz drei Zielkategorien im Vor-

dergrund: So können Treibhausgase durch direkte technische Maßnahmen in 

den kommunalen Liegenschaften, den privaten Haushalten, der lokalen Wirt-

schaft oder im Verkehrsbereich vermindert werden (z.B. Einspeisung regenerati-

ver Energie in das lokale Stromnetz, Elektrobusse im ÖPNV, effizientere Heizan-

lagentechnik). Kommunaler Klimaschutz ist neben dem technischen aber auch 

ein sozialer Innovationsprozess (vgl. PROSE/ENGELLANDT/BENDRIEN 2000, S. 13). 

Prof. Dr.-Ing. Klaus J. Beckmann formuliert treffend das Dilemma:  „Der Klima-

schutz im Sinne der Begrenzung klimarelevanter Emissionen hat zwar auch loka-

le Implikationen, aber vor allem globale Ausprägungen. Eine Akzeptanz entspre-

chender Maßnahmen, damit verbundener Nutzungseinschränkungen oder Kos-



Der Beitrag von Klimaschutzkonzepten zum kommunalen Klimaschutz  

Christian Göpfert, MatNr. Q7376251, FernUniversität in Hagen 

 

27 

 

tenbelastungen ist daher wegen begrenzter Einsicht nur schwer herzustellen.“ 

(DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK 2008). Die Stellschrauben sind hier be-

nannt; die Handlungsbereitschaft zur Inanspruchnahme technischer „Lösungen“ 

sollte durch ökonomische Anreize und durch Herstellung sozialer Akzeptanz po-

sitiv beeinflusst werden.  

Daneben ist eine wesentliche Stellschraube der Emissionsminderung das All-

tagsverhalten der kommunalen Akteure (soziale Komponente); hier können direkt 

durch sparsames und effizientes Nutzerverhalten emissionsmindernde Effekte 

eintreten (z.B. beim häuslichen und wirtschaftlichen Energieverbrauch oder bei 

der Verkehrsmittelwahl und –nutzung). Auch hat die soziale Komponente indirek-

te Auswirkungen auf die Treibhausgasbilanz, da das Verhalten ebenso die tech-

nische Komponente beeinflusst (z.B. Anschaffung einer energieeffizienten oder 

regenerativen Anlage aufgrund hohen Klimaschutzbewusstseins). Als dritte 

Komponente tritt die ökonomische Dimension in Erscheinung, welche die beiden 

benannten Komponenten mittels finanzieller Anreize maßgeblich beeinflussen 

kann (z.B. regenerative Eigenstromerzeugung aufgrund ökonomischer Vorteilhaf-

tigkeit). Folgende Darstellung soll das Zusammenspiel bildhaft verdeutlichen: 

 

Abbildung 6: Nachhaltigkeitstrias im Kontext der Zielerreichung (eigene Darstellung) 

In Ergänzung zu einer rein mitigativ-technischen Betrachtung werden neben den 

lokalen Treibhausgasemissionsreduktionen durch direkte Wirkungen aus dem 

Klimaschutzkonzept auch weitere ökonomische und soziale Ziele im kommuna-

len Klimaschutz berücksichtigt, welche indirekt die Reduktionsbemühungen be-

einflussen und lokalspezifische Vorstellungen aufgreifen (s. hierzu auch STRECK 

2010, S. 5 sowie VEREINTE NATIONEN 2001, Artikel 6 Abs. 1 Buchst. b, Artikel 12 

Abs. 5 Buchst. c).  

Die in Abbildung 6 aufgestellte Zielsystematik stellt ein idealisiertes Modell dar, 

an welcher die Effektivität von Klimaschutzaktivitäten beurteilt werden kann und 

dient im weiteren Verlauf der Variablenbestimmung zur Ableitung relevanter 
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Handlungsfelder und Outcomes. Die Wirkungen, welche aus einem Klimaschutz-

konzept generiert werden, gelten dann als effektiv im Sinne des Klimaschutzes 

bzw. „zielführend“, wenn diese die Zieldimensionen der Systematik positiv beein-

flussen. 

B.II. DIE KOMMUNALRICHTLINIE DER NATIONALEN KLIMASCHUTZINITIATI-

VE 

Die lokale Spezifität des Klimaschutzes sowie die entsprechenden Zielsetzungen 

und Handlungsoptionen hat die sog. Kommunalrichtlinie ("Richtlinie zur Förde-

rung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrich-

tungen") der Nationalen Klimaschutzinitiative aufgegriffen und die Förderung von 

integrierten kommunalen Klimaschutzkonzepten initiiert, welche – abgestellt auf 

die lokalen Spezifika – die Erreichung der Ziele durch konkrete Maßnahmen er-

möglichen sollen. Die Kommunalrichtlinie wurde erstmals im Jahre 2008 aufge-

legt und erscheint seitdem jährlich in neuer, aktualisierter Fassung (siehe BUN-

DESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2008c, BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2009b, 

BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2010b, BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 

2011b; BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2011c; BUNDESMINISTERIUM FÜR UM-

WELT 2013b sowie BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2012a, S. 3).  

Die genannte Richtlinie fördert ab Version 2009 als Hauptschwerpunkt die Erstel-

lung von Klimaschutzkonzepten unter Beteiligung der relevanten Akteure, in con-

creto die anteilige Übernahme von Sach- und Personalkosten fachkundiger Drit-

ter (BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2009b). Mit Auftreten der Kommunalrichtli-

nie 2009 vollzog sich ein inhaltlich-methodischer Quantensprung zur Richtlinie 

2008: In der ersten Richtlinienversion existierte noch die Möglichkeit, das Kon-

zept von eigenem, neu eingestellten Personal erarbeiten zu lassen, zudem war 

die Akteurspartizipation nicht vorgeschrieben (BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 

2008c).  

Darüber hinaus enthält der Förderkatalog weitere Fördermöglichkeiten, deren 

Inhalte und Ausgestaltung von Jahr zu Jahr differieren. Beispielhaft seien hier 

genannt die Förderung von Klimaschutzteilkonzepten, Klimaschutzmanagern 

oder der Anwendung von Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung. Im 

Richtlinienüberblick der Jahre 2008 bis 2013 sind außerdem etliche konstante 

Elemente zu erkennen, sowohl in inhaltlicher als auch fördersystematischer Hin-

sicht. Ein Überblick der im Kontext dieser Arbeit wesentlichen Förderbedingun-

gen und Formalia ist in Anlage 1 zu finden.  
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Die Erkenntnis, ob und wie die Kommunalrichtlinie mit ihren geförderten Klima-

schutzkonzepten zur beschriebenen Zielerreichung beiträgt, stellt die Fragestel-

lung dieser Arbeit dar: „Generieren kommunale Klimaschutzkonzepte zusätzliche 

Effekte im kommunalen Klimaschutz?“. Dass diese Effekte sich auf eine lokal-

spezifische Zielsetzung beziehen und an dieser gemessen werden können, wur-

de bereits oben beschrieben. Die Beantwortung der gestellten Frage könnte 

demnach auch Rückschlüsse auf die Sinnhaftigkeit, inhaltliche Ausgestaltung 

oder finanzielle Ausstattung der Förderprogramme ermöglichen. In umgekehrter 

Weise hat die jeweils aktuelle Formulierung der Kommunalrichtlinie direkte Aus-

wirkungen auf die Gestaltung und möglicherweise auch die Wirksamkeit kommu-

naler Klimaschutzkonzepte.  

Ein Blick auf die Anforderungen und Inhalte der jeweiligen jährlichen Fassungen 

der Kommunalrichtlinie erscheint daher sinnvoll: Zum einen definieren die Inhalte 

der Richtlinie die Strukturen und den Erarbeitungsprozess der Klimaschutzkon-

zepte, zum anderen bestimmt die Richtlinie - neben den lokalpolitischen Forde-

rungen - maßgeblich die Handlungsschwerpunkte im lokalen Klimaschutz (hier 

sei z.B. auf die erstmalige Aufnahme stadtklimatischer Anpassungsstrategien in 

der Richtlinie für das Jahr 2011  verwiesen). 

B.II.1. DIE KOMMUNALRICHTLINIE ALS  NORM NATIONALER ZIELSETZUNGEN 

Dieser Aussage folgend, eröffnet die Kommunalrichtlinie also eine zweite Zieldi-

mension. Neben den in Kapitel  B.I beschriebenen Zielsetzungen, welche im lo-

kalpolitischen Kontext definiert werden, stellt die Richtlinie eigene Zielformulie-

rungen auf, welche durch Klimaschutzkonzepte zu erreichen sind (ansonsten 

wird die Förderung nicht oder nicht in vollem Umfang vergeben). Daher müssen 

die zu untersuchenden Effekte auch an diesen Zielanforderungen gemessen 

werden. Nach der hier vertretenen Meinung bricht die Kommunalrichtlinie in ihren 

Anforderungen die nationalen Zielsetzungen auf die operative lokale Ebene her-

unter. Es kann angenommen werden, dass - ergänzend zu den lokalspezifisch 

definierten Zielsetzungen - die Förderrichtlinie den klimaschutzbezogenen Ziel-

gedanken des Bundes repräsentiert und die geförderte Klimaschutzkonzepter-

stellung demnach den übergeordneten Zielsetzungen in ausreichendem Maße 

Rechnung trägt. Dies verdeutlicht auch die Aussage von ZIESING, nach welcher 

die Nationale Klimaschutzinitiative und somit auch die Kommunalrichtlinie als 

Ausfluss „die Reduktion der deutschen Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 

% unter das Niveau des Jahres 1990 und bis 2050 um 80-95 % maßgeblich un-

terstützen“ (ZIESING 2012, S. 1) soll. Die abstrakten globalen, supranationalen 
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und nationalen Zielsetzungen sollen ihre Ausgestaltung in der Kommunalrichtlinie 

wiederfinden, was auch die Abschnitte zum Zuwendungszweck der Kommunal-

richtlinie in den jeweiligen Fassungen zum Ausdruck bringen. So formuliert bei-

spielsweise die Richtlinie von 2012, dass eben zum Erreichen der internationalen 

wie nationalen Ziele „seit 2008 die Erstellung kommunaler Klimaschutzkonzepte 

für alle klimarelevanten Bereiche einer Kommune im Rahmen der Nationalen 

Klimaschutzinitiative (NKI) finanziell unterstützt“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR UM-

WELT 2011c, S. 1) wird. Die aktuelle Förderung des Jahres 2013 stellt überdies 

den Bezug zu den bundesdeutschen Treibhausgasreduktionszielen dar und zeigt 

einen konkreten Zeithorizont für die erarbeiteten Maßnahmen auf: „Das Klima-

schutzkonzept soll auf die Erreichung der nationalen Klimaschutzziele und damit 

auf die Notwendigkeit, die Treibhausgas-Emissionen bis 2050 um 80  bis 95 % 

zu reduzieren, orientieren. Dabei werden die auf diesem Zielpfad notwendigen 

Maßnahmen für die nächsten 10 bis 15 Jahre identifiziert.“ (BUNDESMINISTERIUM 

FÜR UMWELT 2013a, S. 3). 

Aus den Zielsetzungen heraus beschreiben die Richtlinien die relevanten Hand-

lungsfelder kommunalen Klimaschutzes. 

B.II.2. DIE KOMMUNALRICHTLINIE ALS MAßSTAB FÜR HANDLUNGSSCHWERPUNKTE  

Da die Förderrichtlinie definitive Aussagen zu unabdingbaren inhaltlich-

methodischen Bestandteilen eines – förderfähigen – Klimaschutzkonzeptes trifft, 

sind diese Inhalte in der kommunalen Praxis als handlungsleitend bei der Ausar-

beitung des Klimaschutzkonzeptes anzusehen. Ebenso ist unter Bezugnahme 

auf die „nationale Vermittlerrolle“ der Kommunalrichtlinie anzunehmen, dass die 

in der Richtlinie genannten und geforderten Handlungsfelder notwendige Ansatz-

punkte eines erfolgreichen kommunalen Klimaschutzhandelns sind, welches 

ebenso übergeordnete politische Zielsetzungen zu erreichen hilft.  

Die Handlungsfelder, welche der Richtlinie zu entnehmen sind, dienen daher 

mitunter auch als Maßstab zur Zielerreichung im nationalen Kontext. Folgende 

Synopse stellt den geförderten Umfang von Klimaschutzkonzepten dar. Während 

Oberziel und Umfang der jeweiligen Kommunalrichtlinie zu entnehmen sind, fin-

den sich die Handlungsfelder in den dazugehörigen, jährlich erscheinenden 

Merkblättern zur Antragsstellung (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2008b, 

2009a, 2010a, 2011a, 2012b sowie 2013a). Die in der Tabelle genannten Hand-

lungsfelder beziehen sich insgesamt auf das Oberziel der Reduktion von CO2-

Emissionen und der Senkung von Energieverbräuchen (vgl. u.a. hierzu BUNDES-

MINISTERIUM FÜR UMWELT 2012b, S. 3). Es zeigt sich, dass die inhaltlichen Anfor-
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derungen nicht  einfach von Version zu Version unreflektiert übernommen, son-

dern weiterentwickelt wurden.  

Tabelle 1: Geförderte Handlungsfelder (eigene Darstellung) 

Richtlinie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Oberziel Minderung von Treibhausgasemissionen / des Energiever-
brauchs 

Umfang alle klimarelevanten Bereiche (und Sektoren) 

Handlungsfel-
der 

Gebäude des 
Antragsstellers 

eigene Liegenschaften 

Straßenbeleuchtung 

private Haushalte 

Gewerbe GHD GHD, Industrie 

Industrie Industrie 
(optional) 

Verkehr Verkehr 
(optional) 

Verkehr 

 Abwasser 
/ Abfall 
(optional) 

Abwasser und Abfall 

 Anpassung (optional) 

B.II.3. DIE KOMMUNALRICHTLINIE ALS STRUKTURELLES FRAMEWORK FÜR KLIMASCHUTZKON-

ZEPTE 

Ein förderfähiges Klimaschutzkonzept hat Mindestanforderungen hinsichtlich des 

systematisch-strukturellen Aufbaus und Inhalts zu erfüllen. Alle bislang erlasse-

nen Richtlinien fordern bei Klimaschutzkonzepten „Energie- und CO2-Bilanzen, 

Potenzialabschätzungen, Minderungsziele sowie Maßnahmenkataloge mit Zeit-

plänen zur Minderung von Treibhausgasemissionen (.). Die Konzepte sind unter 

Beteiligung der relevanten Akteurinnen und Akteure zu erstellen und sollen ein 

signifikantes Einsparpotenzial aufzeigen“ (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 
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2013b, S. 3; die Anforderungen sind in ähnlich sprachlicher Form auch in den 

anderen Richtlinien zu finden). Ab der Richtlinie 2011 sind die Klimaschutzkon-

zepte zudem öffentlichkeitswirksam regional zu kommunizieren (vgl. bspw. BUN-

DESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2011b, S. 2). Die Merkblätter der jeweiligen Richtli-

nienversionen detaillieren und spezifizieren die gerade beschriebenen Anforde-

rungen; hierbei sind mitunter deutliche Versionsunterschiede zu beobachten. 

Eine detaillierte Gegenüberstellung der geforderten strukturellen Inhalte ist in 

Anlage 1 zu finden. 

Originäres Ziel eines Klimaschutzkonzepts ist grundsätzlich die Erarbeitung von 

Maßnahmen, welche zur Realisierung der aus den analytischen Betrachtungen 

abgeleiteten CO2-Einsparpotenziale beitragen sollen.  Im Wesentlichen gestalten 

idealtypisch drei Säulen ein Klimaschutzkonzept (für eine detaillierte Darstellung 

vgl. DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, S. 199 f.) sowie die jeweili-

gen Merkblätter):  

 Ist-Analyse: qualitative und quantitative Erhebung der Energieströme und 

-träger sowie der CO2-Emissionssituation. Zudem werden die bisherigen 

kommunalen Klimaschutzaktivitäten erfasst. 

 Potenzialanalyse: Darstellung des technisch und wirtschaftlich umsetz-

baren Potenzials in den Bereichen Energieeinsparung, Effizienzsteige-

rung, Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung, erneuerbare Energien sowie 

Erstellung von Szenarien zur Erreichung der lokalpolitischen Zielsetzun-

gen (siehe auch DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, S. 18). 

 Maßnahmenkatalog: Neben rein technischen Maßnahmen zur Emissi-

onsreduktion werden auch „weiche“ Maßnahmen erarbeitet, welche die 

Handlungsgrundlagen zur notwendigen Veränderung des menschlichen 

Verhaltens und der institutionellen Determinanten hin zu erfolgreichen 

Klimaschutz darstellen (z.B. Maßnahmen der finanziellen Kapazitätsbil-

dung). Zudem soll der Katalog zu jeder Maßnahme eine Kostenschät-

zung, überschlägige Berechnungen des Beitrags zur regionalen Wert-

schöpfung, den Umsetzungszeitraum, eine Priorisierung, die relevanten 

Akteure und Erfolgsindikatoren  liefern. 

Da es sich bei der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes um einen integrierten 

Prozess handeln soll und muss (vgl. zur Notwendigkeit der Zusammenarbeit bei 

der kollektiven Aufgabe des kommunalen Klimaschutzes in PRO-

SE/ENGELLANDT/BENDRIEN 2000, S. 15), ist m.E. als vierte Säule die den gesam-
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ten Erarbeitungs- und Umsetzungsprozess begleitende Akteurspartizipation 

besonders hervorzuheben. Im Sinne der Merkblätter ist es „für eine erfolgreiche 

Umsetzung des Klimaschutzkonzepts (..) notwendig, die betroffenen Verwal-

tungseinheiten, Investoren, Energieversorger oder Interessenverbände wie 

Handwerkskammern und Umweltverbände sowie die Bevölkerung einzubinden" 

(siehe beispielsweise in BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2013a, S. 6). So sind 

Partizipationsinstrumente wie z.B. Interviews oder Workshops ebenso förderfähig 

und sind im Rahmen dieser Arbeit als mögliche Outputs des Klimaschutzkonzep-

tes zu berücksichtigen. So können sich z.B. klimaschützende Innovation über 

best practices und Kommunikation in sozialen Netzen verbreiten (vgl. PRO-

SE/ENGELLANDT/BENDRIEN 2000, S. 14). Auch der Klimaschutzleitfaden des Deut-

schen Instituts für Urbanistik betont die herausragende Bedeutung der Akteurs-

beteiligung: „Die richtigen Akteure zu finden, ist die Erfolgsgrundlage des Klima-

schutzkonzepts“ (DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, S. 205, hier 

findet sich ebenso eine Übersicht für die Umsetzung relevanter Akteure; vgl. 

ebenso Abbildung 5, S. 21).  

B.III. OUTPUTS DES KLIMASCHUTZKONZEPTES  

Eine wesentliche Variable zur Identifizierung von Effekten stellen die Outputs dar, 

welche direkt aus dem Klimaschutzkonzept abgeleitet werden können sowie im 

Zuge des Konzepterstellungsprozesses auftreten. Unter Outputs werden in die-

ser Arbeit die unmittelbaren und konkreten Arbeitsergebnisse der Klimaschutz-

konzeptentwicklung verstanden (vgl. hierzu auch MEYER 2001 und OECD 2009, 

S. 36), welche im Allgemeinen den oben beschriebenen förderrechtlich geforder-

ten Konzeptbestandteilen zugeordnet werden können. Diese Strukturmerkmale 

werden in dieser Arbeit als Kategorien zur Ableitung möglicher Outputs herange-

zogen: 

 

Abbildung 7: Bestandteile eines Klimaschutzkonzeptes (eigene Darstellung) 

Die empirische Erhebung von Klimaschutzkonzeptoutputs der zu untersuchen-

den Kommunen ist unabdingbar zur Beantwortung der Forschungsfrage, da in 

einem nächsten Schritt die Wirkungen (Outcomes, siehe Kapitel  B.IV.3) unter-
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sucht werden sollen, welche sich kausal aus den Outputs ergeben sollen. Frei-

lich sind zur Identifikation von Effekten aus Klimaschutzkonzepten nur solche 

Outputs zu berücksichtigen, welche eben als Ergebnisse der jeweiligen Klima-

schutzkonzepte ursächlich entstanden sind bzw. dem Konzepterstellungsprozess 

zuzuordnen sind.  

Die Outputs stellen eine unabdingbare Variable des Analysemodells dar und 

können aus den vier genannten Konzeptbestandteilen gewonnen werden (siehe 

Abbildung 7):  

Beispielhafte Outputs der Ist-Analyse: CO2-Bilanz des kommunalen Gebiets-

umfangs, die entsprechende Primärenergiebilanz, die Fernwärmebelegungsdich-

te kommunaler Quartiere, eine Identifikation relevanter Klimaschutzakteure oder 

demographische Strukturdaten (vgl. u.a. DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK 

(HG.) 2011, S. 199 f.).  

Beispielhafte Outputs der Potenzialanalyse: Erhebung des Biomassepotenzi-

als des kommunalen Gebietsumfangs, des Windkraftpotenzials (hier z.B. Ab-

grenzung zur möglichen Maßnahme der Anlagenerrichtung: Potenzialanalyse 

könnte unter Umständen direkte Effekte auf politische Willensbildungsprozesse 

und somit z.B. auf die Formulierung von Grundsatzentscheidungen über das „ob 

und wie“ der Errichtung haben), des Nahwärmeausbaupotenzials oder des Dach-

flächenpotenzials für Photovoltaik und Solarthermie sein. Im Allgemeinen werden 

„im Rahmen von Potenzialanalysen (.) die Rahmenbedingungen vor Ort sowie 

die damit verbundenen technischen Möglichkeiten zur Energieeinsparung und 

zur Nutzung erneuerbarer Energien unter Berücksichtigung von Einschränkun-

gen (z.B. durch den Gebäudetyp oder die Grundstücksgröße) betrachtet sowie 

eine Energie- und Emissionsbilanz erstellt, um anschließend eine Wirtschaftlich-

keitsbetrachtung anstellen zu können" (DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK 

(HG.) 2011, S. 18). 

Beispielhafte Outputs aus dem Maßnahmenkatalog: Beleuchtungsoptimie-

rung, Energiemanagement in öffentlichen Gebäuden, nachträglicher Wärme-

schutz an öffentlichen Gebäuden, Hausmeisterschulungen, Dienstanweisungen 

zur Energieeinsparung, Informationsveranstaltungen / Kampagnen, Energiege-

sichtspunkte bei der Siedlungsplanung, Maßnahmen im kommunalen Wohnbau-

bestand, Motivation des örtlichen Energieversorgers, Zuschüsse zu privaten 

energiesparenden Investitionen, „Fifty-fifty“-Modell an Schulen, eigene Energie-

beratung (GRUBER 2000, S. 89). Im Kontext dieser Arbeit werden hier nur solche 

Maßnahmen als Outputs i.S.d. Modellsystematik betrachtet, welche bereits um-
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gesetzt wurden oder sich in Umsetzung befinden, sodass Aussagen über die 

Wirkungen des Outputs überhaupt möglich sind. Aus diesem Grund ist die Dar-

stellung der Outputs im Strukturmodell zu erweitern: 

 

Abbildung 8: Outputs eines Klimaschutzkonzeptes (eigene Darstellung) 

Beispielhafte Outputs der Akteurspartizipation: Für eine erfolgreiche Erstel-

lung und „Umsetzung des Klimaschutzkonzepts ist es notwendig, die betroffenen 

Verwaltungseinheiten, Investoren, Energieversorger oder Interessenverbände 

wie Handwerkskammern und Umweltverbände sowie die Bevölkerung einzubin-

den" (BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2013a, S. 6). Aus dieser lokalen Einbin-

dung relevanter Akteure können ortsspezifische, inhaltliche wie auch normativ-

strategische Outputs generiert werden (z.B. lokalpolitische Forderungen oder 

fachliche Beiträge unter Bezugnahme auf die örtlichen Gegebenheiten).   

Ein weiterer Output aus dem Klimaschutzkonzepterstellungsprozess kann dar-

über hinaus auch das Konzept selbst bzw. der politische Beschluss über die da-

rin enthaltenen Zielsetzungen und Maßnahmenvorschläge sein. 

Eine schöne Übersicht von Outputs, insbesondere beispielhafte Maßnahmenvor-

schläge, Herangehensweisen zur Datenerhebung und Potenzialermittlung sowie 

Strategien zur Öffentlichkeitsarbeit, Akteurspartizipation und –kooperation (so-

wohl verwaltungsintern als auch mit externen Akteuren) sind u.a. dem DIfU-

Praxisleitfaden „Klimaschutz in Kommunen“ (DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANIS-

TIK (HG.) 2011) zu entnehmen.  
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B.IV. HANDLUNGSFELDER UND OUTCOMES DES KOMMUNALEN KLIMA-

SCHUTZES  

B.IV.1. HANDLUNGSFELDER ALS SCHNITTSTELLE ZWISCHEN IMPACT UND OUTCOME 

Um darstellen zu können, ob und inwieweit die generierten Outputs Effekte auf 

die Zielsetzungen bzw. Impacts aufweisen, ist eine Operationalisierung dieser 

Impacts notwendig. Dies soll hier erreicht werden durch die Formulierung und 

Analyse konkreter Outcomes, an welchen eine mögliche Zielerreichung gemes-

sen werden kann (zu Outcomes siehe Kapitel B.IV.3). Zur besseren Systemati-

sierung und zum Kontextverständnis werden in diesem Abschnitt Handlungsfel-

der dargestellt, welche als strukturell-systematische Schnittstelle zwischen Im-

pact und Outcome fungieren sollen. 

Zudem kann die Betrachtung von Handlungsfeldern dazu beitragen, mögliche 

Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der Kommunalrichtlinie zu erkennen. 

Sofern in der empirischen Analyse Handlungsfelder auftreten, welche durch loka-

le Outputs des Klimaschutzkonzepts positive Effekte erfahren aber nicht kausal 

aus der Kommunalrichtlinie ableitbar sind, könnte dies als Indiz gewertet werden 

zur Aufnahme dieser Handlungsfelder in künftige Fassungen der Richtlinie. 

Aus den kommunalen Zielsetzungen und den Anforderungen der Kommunalricht-

linie (welche die „Verbindung“ zu den übergeordneten politischen Zielen herstellt, 

siehe Kapitel  B.II.1) heraus ergeben sich somit Handlungsfelder, in welchen vor 

Ort die Klimaschutzaktivitäten stattfinden sollen und aus welchen sich konkrete 

Outcomes ableiten lassen: 

 

Abbildung 9: Schnittstelle zwischen Impacts und Outcomes (eigene Darstellung) 

B.IV.2. HANDLUNGSFELDER IN LITERATUR UND PRAXIS 

In einschlägiger Literatur lassen sich eine Vielzahl von kommunalen Aufgabenbe-

reichen erkennen, welche zur Reduzierung der lokalen Treibhausgasemissionen 
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und zur Erreichung der gesetzten interessenpolitischen Zielsetzungen beitragen 

können. Zur Gestaltung einer operationalisierbaren Systematik werden im Fol-

genden die wesentlichen Handlungsfelder beschrieben, in welchen eine Kommu-

ne bzw. kommunale Akteure zielführende Beiträge im Klimaschutz leisten kön-

nen. Bei der Auswahl relevanter Handlungsfelder wird  den Anforderungen der 

Kommunalrichtlinie (siehe Tabelle 1, S. 26) sowie den Ausführungen und Unter-

suchungen von (DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011; KERN U.A. 

2005; FIEBIG/KALLEN 1995; LEONHARDT 1995; KIEPE 1995; HOFF-

MANN/MÖNNINGHOFF 1995; MÜLLER/SEIDEL 1995) gefolgt. Unter Berücksichtigung 

einer umfassenden Befragung von über 80 Großstädten (repräsentativ für ca. 25 

% der deutschen Gesamtbevölkerung) werden folgende Handlungsfelder zur 

Systematisierung des hypothetischen Modells herangezogen (vgl. KERN U.A. 

2005, S. 36 und 41): 

 

Abbildung 10: Maßnahmenverteilung in Handlungsfeldern nach (KERN U.A. 2005, S. 41) 

 Energie (Energieerzeugung, Energieeinsparung, Energieeffizienz, erneu-

erbare Energien) 

 Verkehr / Mobilität (z.B. integrierte Stadt- und Verkehrsplanung, Förde-

rung der Nahmobilität, Mobilitätsmanagement, alternative Antriebe / Po-

tenziale der Elektromobilität, Städtischer Wirtschafts- und Güterverkehr) 

 Weitere Handlungsfelder (z.B. Abfall- und Abwasserwirtschaft, Ernäh-

rung, Stadtplanung und Stadtentwicklung) 

Als weiteres gemeinsames Handlungsfeld werden in dieser Arbeit die Kommuni-

kation, Partizipation, Information („Social Networking“) und Kapazitätsbildung 

(„Capacity Building“) in der Kommune unter dem Oberbegriff einer „Local Gover-

nance“ aufgenommen. 

B.IV.3. OUTCOMES: WIRKUNGEN DER KLIMASCHUTZAKTIVITÄTEN 

In dem in dieser Arbeit entwickelten Modell stellen Outcomes die „tatsächlich 

erreichten kurz- und mittelfristigen Wirkungen der Outputs“ eines Klimaschutz-
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konzeptes dar  (in Anlehnung an OECD 2009, S. 36).  Zu den Outputs eines Kli-

maschutzkonzeptes können neben Ergebnissen konkreter Maßnahmen, welche 

im Klimaschutzkonzept entwickelt werden, auch durch das Konzept „induzierte 

Veränderungen zählen, die für die Erzielung direkter Wirkungen relevant sind“ 

(OECD 2009, S. 36), wie z.B. der Einfluss auf lokale Handlungskapazitäten durch 

erstmalige Kenntnis des kommunalen Energieverbrauchs. In der Analysesyste-

matik sollen anhand von Outcomes die Resultate dargestellt werden, welche 

aufgrund eines Outputs im Hinblick auf die Zielsetzung erreicht werden. Hier-

durch wird eine Kausalität (und praktische Einordnung) der Outcomes zu den 

übergeordneten Zielen hergestellt (vgl. hierzu Abbildung 4, S. 16).  

Die Outcomes genießen in dem hier entwickelten Analysemodell eine herausra-

gende Stellung, da an ihnen letztlich Wirkungen bzw. Effekte aus kommunalen 

Klimaschutzkonzepten nachgewiesen werden sollen. 

Zum besseren Verständnis des Outcomebegriffs sowie als vorbereitende Stoff-

sammlung für die empirische Untersuchung werden im Folgenden beispielhaft 

und nicht abschließend mögliche Outcomes aufgezeigt, welche für den lokalen 

Klimaschutz bzw. die lokalen Klimaschutzziele von Bedeutung sein können. Es 

sei hier erwähnt, dass im Sinne des wissenschaftlichen Prinzips der Offenheit 

(vgl. GLÄSER/LAUDEL 2006, S. 27 f.) die theoretischen Vorüberlegungen nicht 

abschließend und allumfassend sind. Im Anbetracht der Mannigfaltigkeit der 

Handlungsmöglichkeiten im kommunalen Klimaschutz kann hier nur eine Aus-

wahl an Outcomes erfolgen. In der empirischen Analyse werden die beschriebe-

nen Wirkungen nicht abschließend „abgefragt“; eine offene Frageweise wird das 

Auftreten potenzieller zusätzlicher Outcomes erlauben. 

B.IV.3.1. OUTCOMES IM HANDLUNGSFELD „ENERGIE“ 

Die thermische Verwertung fossiler (auf organischen Kohlenstoffverbindungen 

basierender) Brennstoffe gilt aufgrund des Verbrennungsprodukts CO2 als „die 

Hauptquelle der erhöhten atmosphärischen Kohlendioxidkonzentration seit der 

vorindustriellen Zeit“ (IPCC 2007, S. 2 f.). Aus diesem Grunde ist die Energiepoli-

tik seit jeher das zentrale Handlungsfeld des Klimaschutzes (s. FIEBIG/KALLEN 

1995, S. 11). Wie folgender Grafik entnommen werden kann, ist der Primärener-

gieverbrauch in Deutschland dominiert von der Nutzung der fossilen Rohstoffe 

Mineralöl, Erdgas, Steinkohle und Braunkohle. 
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Abbildung 11: Primärenergieverbrauch in Deutschland 2012 (eigene Darstellung, nach ZIESING 2013, 
S. 4) 

Schlussendliches Ziel muss es daher sein, den Verbrauch kohlenstoffhaltiger 

Rohstoffe zur Energieproduktion zu verringern und somit gleichsam eine CO2-

Emissionsreduktion zu erreichen. In der wissenschaftlichen und populärwissen-

schaftlichen Literatur sowie vorwiegend in der allgemeinen politischen Meinung 

ist hierzu ein sogenannter „energetischer Dreisprung“ zu vollziehen.  

 

Abbildung 12: Energetischer Dreisprung 
 (nach http://www.lfu.bayern.de/umweltkommunal/co2_minderung/index.htm) 

Idee des „Dreisprungs“ ist es, durch die Endenergieeinsparung (z.B. Änderung 

des Nutzerverhaltens elektrischer Heimgeräte hin zu Sparsamkeit) und Erhöhung 

der Energieumwandlungseffizienz (z.B. Verwendung von Anlagen mit Kraft-

Wärme-Kopplung, sodass die bei der Stromproduktion anfallende Abwärme u.a. 
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für ein Nahwärmeverbundnetz nutzbar ist) den Energiebedarf so weit zu senken, 

dass dieser vollständig durch erneuerbare Energien gedeckt werden kann (vgl. 

hierzu KERN U.A. 2005, S. 13). Erneuerbare Energien gelten im Allgemeinen als 

CO2-emissionsneutral, da sie entweder aufgrund natürlicher Prozesse uner-

schöpflich vorhanden sind (direkte Nutzung der solaren Strahlung und der atmo-

sphärischen Windströmungen) oder innerhalb menschlicher Zeitmaßstäbe rege-

nerierbar sind. Letztes kann unter Umständen für Biomassenutzung bei nachhal-

tiger Bewirtschaftung zutreffen. Fossile Energieträger zeichnen sich hingegen 

dadurch aus, dass diese zwar ebenso über den ökosystemaren Kohlenstoffkreis-

lauf erneuert werden, der Zeitraum der Regeneration jedoch weit die Länge eines 

durchschnittlichen Menschenlebens übertrifft. Abbildung 13 illustriert die Vielfalt 

der regenerativen „Energiequellen“: 

Erneuerbare Energien in Deutschland 2012 
(Jahresenergieeinsatz in PJ)
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Abbildung 13: Erneuerbare Energien in Deutschland (eigene Darstellung, nach ZIESING 2013, S. 36) 

Bei der Untersuchung von Effekten im Handlungsfeld „Energie“ werden die Out-

comes ebenfalls anhand dieser Trias „Verbrauchssenkung / Effizienzsteigerung / 

Erneuerbare Energien“ strukturiert. Die Effektmatrix erfährt zudem in Anlehnung 

an die Kommunalrichtlinie (s. Tabelle 1, S. 26) eine Unterteilung in die verschie-

denen handelnden Akteursgruppen (vgl. auch DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANIS-

TIK (HG.) 2011, S. 219 f.; FIEBIG/KALLEN 1995, S. 13), welche auch hier als sinn-

voll betrachtet wird: 

 Kommunale Liegenschaften 

 Private Haushalte 

 Industrie / Gewerbe-Handel-Dienstleistungen (GHD) 
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Eine Sonderstellung nehmen hier die kommunalen Liegenschaften ein, da die 

Kommune dort eigenständig Maßnahmen zur energetischen Ertüchtigung hin-

sichtlich Einsparung, Effizienz und erneuerbare Energien durchführen kann (vgl. 

KERN U.A. 2005, S. 13 f.; WITTKÖTTER 2012, S. 6; HENNERKES 1995, S. 24). 

 

Abbildung 14: Matrix zur Zuordnung der Outputs zu den Outcomes / Handlungsfeld Energie (eigene 
Darstellung) 

Auch weist das Handlungsfeld enge Verbindungen zur in Kapitel B.IV.3.3 be-

schriebenen „Local Governance“ auf. So müssen durch finanzielle und strukturel-

le Veränderungen sektorübergreifende Handlungskapazitäten für energetische 

Ertüchtigungsmaßnahmen geschaffen werden, sowie über informativ-

partizipative Prozesse die Menschen zu Verhaltensänderungen angeregt wer-

den, welche zur Energieeinsparung, Effizienzerhöhung oder zur Nutzung erneu-

erbarer Energien beitragen.  

B.IV.3.2. OUTCOMES IM HANDLUNGSFELD „VERKEHR“ 

Rund 19 % der energiebedingten CO2-Emissionen sind momentan in Deutsch-

land dem Straßenverkehr zuzuordnen (vgl. UMWELTBUNDESAMT 2011). Dies liegt 

vor allem darin begründet, dass fast ausschließlich nicht-erneuerbare Energie-

träger zum Betrieb der motorisierten Verkehrsmittel verwendet werden (vgl. PE-

TERSEN 2006, S. 72; NUHN/HESSE 2006, S. 312). Neben technischer Maßnahmen 

zur Verminderung des fossilen Energieverbrauchs (siehe hierzu u.a. PETERSEN 

2006, S. 177 ff.) sind zur CO2-Emissionsreduktion im Verkehrssektor vor allem 

Maßnahmen zu ergreifen, welche sowohl die Vermeidung des Verkehrsaufwan-

des und der Verkehrsleistung (z.B. durch intelligente Raumplanung, so dass we-

niger räumliche Disparitäten zur Befriedigung von z.B. Alltagsbedürfnissen vor-

handen sind, siehe u.a. PETERSEN 2006, S. 145 ff.) als auch die Verlagerung auf 

klimafreundlichere Verkehrsmittel zum Inhalt haben (siehe auch PETERSEN 2006, 

S. 160 ff.): Hinsichtlich des fossilen Energieverbrauchs und der damit verbunde-

nen CO2-Emissionen weist der motorisierte Individualverkehr (MIV: Pkws, Lkws, 
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motorisierte Räder) im Allgemeinen höhere Werte auf als der Umweltverbund, 

welcher sich aus dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und dem Fahr-

rad- und Fußverkehr zusammensetzt. Aus diesem Grund ist die Zielrichtung in 

diesem Handlungsfeld meist geprägt von der  Beeinflussung des „Modal Splits“ 

zu Gunsten des Klimaschutzes. Hierbei steht der relative Anteil des Umweltver-

bundes bzw. die Erhöhung desselben am Gesamtverkehrsaufkommen im Fokus 

der Betrachtung.  

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass dieses Handlungsfeld das wohl 

brisanteste im kommunalen Klimaschutz darstellt. Dies könnte darin begründet 

liegen, dass die Wahl des Mittels zur Befriedigung der eigenen Mobilitätsbedürf-

nisse eine höchstpersönliche Angelegenheit ist und der hohe Stellenwert der 

Mobilitätsgestaltung u.a. durch Privat-Kraftfahrzeuge in unserer Gesellschaft tief 

verwurzelt ist. Nach einer aktuellen Studie des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit und des Umweltbundesamtes zum Umwelt-

bewusstsein in Deutschland stellt das Automobil das Verkehrsmittel erster Wahl 

zur Erledigung von Alltagsaktivitäten dar (vgl. RÜCKERT-JOHN/BORMANN/JOHN 

2013, S. 26 ff.). Gerade diesem Trend sollte eben im Sinne des Klimaschutzes 

entgegengewirkt werden. 

Als Essenz aus dem bisher Genannten stellt in den Kommunen „eine umweltver-

trägliche Verkehrsentwicklung mit den Zielen der Verkehrsvermeidung und der 

Förderung des Umweltverbundes (ÖPNV, Radverkehr und Fußgänger)“ (DEUT-

SCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, S. 10) demnach ein wichtiges Hand-

lungsfeld des Klimaschutzes dar (vgl. auch KERN U.A. 2005, S. 18). 

Zudem weist das Handlungsfeld enge Verbindungen zur in Kapitel B.IV.3.3 be-

schriebenen „Local Governance“ auf und darin zur Notwendigkeit, über informa-

tiv-partizipative Prozesse die Menschen zu Verhaltensänderungen anzuregen, 

welche zur Verkehrsvermeidung, - verlagerung oder zur Nutzung energieeffizien-

ter Technologien beitragen (z.B. durch Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmit-

tel, durch Vermeidung „unnötiger“ Fahrten mit dem Privat-Pkw, durch Kauf eines 

emissionsarmen Kraftfahrzeugs, etc.).  So zeigt sich im Verkehrsbereich deutlich, 

dass eine zunehmende Diskrepanz zwischen Umweltwissen bzw. –bewusstsein 

und entsprechendem Handeln besteht: Auch wenn der MIV als Hauptursache der 

verkehrsbedingten CO2-Emissionen allgemein erkannt wird, nimmt der Automobi-

lisierungsgrad und die Kilometerleistung im MIV weiterhin zu (vgl. DEUTSCHES 

INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, S. 151).  
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Zu Gründen des individuellen Mobilitätsverhaltens wird auf die genannte Studie 

von RÜCKERT-JOHN/BORMANN/JOHN verwiesen.  

Separates Handlungsfeld 

Grundsätzlich könnte das Thema „Mobilität“ auch im Handlungsfeld „Energie“ 

systematisch mitbehandelt werden, da es ebenso möglich ist, Treibhaus-

gasemissionen zu vermeiden, indem Energie gespart (z.B. Treibstoff), die Ener-

gieeffizienz erhöht (z.B. Verbesserung der Motortechnologie) und erneuerbare 

Energien (z.B. „Ökostrom“ für Elektromobile) eingesetzt werden. Es wird hier 

bewusst die Entscheidung getroffen, den Verkehrssektor separat zu erfassen. 

Dies liegt neben der Heterogenität des Themas (der Fokus auf „Energie“ wäre zu 

kurz gegriffen) vor allem darin begründet, dass in den jeweiligen Versionen der 

Kommunalrichtlinien (s. Kapitel B.II.2) die Mobilität bzw. der Verkehr explizit als 

eigenständiges Handlungsfeld aufgeführt ist (wie u.a. auch bei DEUTSCHES INSTI-

TUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, S. 323 ff. und KERN U.A. 2005, S. 13 ff.) und die 

vorliegende Untersuchung die Wirkungen von im Rahmen dieser Richtlinie er-

stellten Klimaschutzkonzepten zum Gegenstand hat.   

Outcomes 

Zur Betrachtung und Strukturierung der gewünschten CO2-emissionsmindernden 

Wirkungen im Verkehrsbereich wird die von BECKER U.A. entwickelte verkehrs-

ökologische Tautologie herangezogen. Hierdurch soll eine möglichst umfassende 

Analyse der verkehrsrelevanten Outputs hinsichtlich derer Gesamtwirkungen auf 

die urbane Mobilität und der CO2-Emissionen ermöglicht werden: „Nach der ver-

kehrsökologischen Tautologie ergibt sich die Gesamtwirkung einer Maßnahme 

dadurch, dass man die Anzahl der Einwohner im Untersuchungsgebiet mit der 

Zahl der motorisierten Fahrten (je Verkehrsmittel) und mit der mittleren Reichwei-

te dieser Fahrten (je Verkehrsmittel) und mit dem Kehrwert des Besetzungsgra-

des der jeweiligen Fahrzeuge und mit dem technischen Emissionsfaktor (in g/km) 

multipliziert“ (BECKER U.A. 2009, S. 78). Anhand dieser verkehrsmittelbezogenen 

Tautologie ist es möglich, die wesentlichen Stellschrauben für Maßnahmen im 

Verkehrssektor zu identifizieren und gleichwohl quantitativ im Zusammenspiel 

aller relevanten Faktoren zu bewerten: „Damit sind (…) die Rand- und Rahmen-

bedingungen für das Handeln der Städte und Einwohner angesprochen, die für 

die Wirksamkeit einer Maßnahme enorm wichtig sind“ (BECKER U.A. 2009, S. 80). 
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Formel 1: Verkehrsökologische Tautologie nach (BECKER U.A. 2009, S. 78) (Darstellung bezogen auf CO2-
Emissionen) 

Die relevanten Faktoren lassen sich zu drei übergeordneten Outcomes zusam-

menfassen, welche durch lokale Klimaschutzaktivitäten beeinflusst werden soll-

ten, um die Ziele der CO2-Reduktion zu erreichen und gleichsam weitere häufig 

formulierte lokalpolitische Ziele darstellen: 

 

Abbildung 15: Outcomes im Verkehrssektor (eigene Darstellung)  

Diese „Trias“ ist ebenso im Abschlussbericht der KFW BANKENGRUPPE zur Förde-

rung von Klimaschutz und nachhaltiger Energiepolitik für die Kommune der Zu-

kunft zu finden und wird dort exemplarisch erläutert: 

Verlagern: „Verkehrsverlagerung hat die Erhöhung des Verkehrsanteils (Modal 

Split) des Umweltverbundes zum Ziel. Dieser beinhaltet den öffentlichen Perso-

nennahverkehr (ÖPNV), zu Fuß gehen und Fahrrad fahren. Um den Umweltver-

bund zu stärken, müssen einerseits die Bedingungen für Fußgänger und Radfah-

rer sowie das ÖPNV-Angebot verbessert werden. Andererseits können ein-

schränkende Maßnahmen für den motorisierten Individualverkehr ergriffen wer-

den. Insbesondere der ÖPNV leistet einen erheblichen Beitrag zur Energieein-

sparung und Reduktion von Treibhausgasen im Kommunalverkehr“ (KFW BAN-

KENGRUPPE 2010, S. 23). 

Vermeiden: „Verkehrsvermeidung kann insbesondere durch eine flächenspa-

rende, kompakte und nutzungsgemischte Siedlungsstruktur erreicht werden. Dies 

verkürzt die notwendigen Wege, der gesamte Verkehrsaufwand sinkt und der 

motorisierte Verkehr kann zu Gunsten des umweltfreundlichen Fuß- und Radver-
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kehrs reduziert werden“ (KFW BANKENGRUPPE 2010, S. 23). 

Verträglich abwickeln: „Die nachhaltige, umweltverträgliche Gestaltung des 

motorisierten Verkehrs zielt darauf ab, dessen Kraftstoffverbrauch und Emissio-

nen an Treibhausgasen, anderen Luftschadstoffen und Lärm zu senken. Hierzu 

eignet sich der vermehrte Einsatz emissionsmindernder und energieeffizienter 

Technologien. Eine relativ energieeffiziente und emissionsarme Antriebstechnik 

stellt die Elektromobilität dar“ (KFW BANKENGRUPPE 2010, S. 24). 

B.IV.3.3. OUTCOMES IM HANDLUNGSFELD „LOCAL GOVERNANCE“ 

In der Systematisierung der Handlungsfelder spielt „Local Governance“ eine be-

sondere Rolle. Im Kontext dieser Arbeit wird dieser Begriff als eine auf die lokale 

Ebene spezifizierte Form zur Steuerung, Regulierung, Handlungskoordination 

und Kapazitätsschaffung der kommunalen Aktivitäten im Klimaschutz verstan-

den, und zwar unter „gemeinschaftsbildendem Zusammenwirken von Politik, 

Verwaltungsführung, Bürgern, Wirtschaft und Verbänden“ (BALS/HACK 2002, 

S. 152).  

Im Gegensatz zu den Handlungsfeldern „Energie“ und „Verkehr“ sind hier Out-

comes angesiedelt, welche keine direkten emissionsmindernden Effekte aufwei-

sen können. Das Handlungsfeld „Local Governance“ bedient vielmehr den Auf-

bau von Handlungskapazitäten zur Generierung von Effekten in den anderen 

Handlungsfeldern. Die Bedeutsamkeit des Zusammenwirkens der Kommune mit 

lokalen Akteuren zur Erreichung der Klimaschutzziele wurde bereits in Kapitel 

B.I.3 thematisiert (relevante Stakeholder sind u.a. Abbildung 5, S. 21 zu entneh-

men) – durch die Implementierung dieses Handlungsfeldes in die Analysesyste-

matik wird versucht, dieser Forderung gerecht zu werden.  

Die explizite Aufnahme der „Local Governance“ als aktives Handlungsfeld ist 

m.E. unbedingt notwendig, um auch „weiche“ Maßnahmen z.B. der ideellen Ka-

pazitätsschaffung durch breite Information der Öffentlichkeit bewerten zu können. 

Hier kann zudem eine Verbindung zu lokalspezifischen Zielsetzungen hergestellt 

werden, welche beispielsweise die Partizipation von oder die Kooperation mit 

lokalen Stakeholdern zum Inhalt haben. 

Freilich sind neben qualitativen auch quantitative Aussagen möglich. Beispiels-

weise könnten durch die Erhöhung von Finanzmitteln für den kommunalen Kli-

maschutz wertvolle Handlungskapazitäten für die Umsetzung von Maßnahmen 

aus dem Klimaschutzkonzept generiert werden.  
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In dem entwickelten hypothetischen Analysemodell wird das Handlungsfeld un-

terteilt in die zweckdienlichen Teilbereiche „Capacity Building“ (Kapazitätsschaf-

fung im Klimaschutz) und „Social Networking“ (Kommunikation, Partizipation und 

Information): 

B.IV.3.3.1. CAPACITY BUILDING 

"Ein systematisch angelegter und auf Effizienz und Effektivität ausgerichteter 

Klimaschutz hätte an dieser Stelle die Aufgabe, die geeigneten Rahmenbedin-

gungen zu schaffen" (KREFT/SINNING/SPOHR 2008, S. 3). 

Um die erforderliche Handlungsfähigkeit generieren und hierdurch erfolgreich 

Klimaschutz betreiben zu können, sind die systemischen und situativen Erfolgs- 

bzw. Handlungsbedingungen der Kommunalverwaltung wie auch der externen 

Protagonisten so zu optimieren, dass die relevanten Handlungsfelder (Energie, 

Verkehr, Abfall, Abwasser, Social Networking) bestmöglich bearbeitet werden 

können. Die kommunale Handlungsfähigkeit wirkt sich direkt auf das Erreichen 

der Zielsetzungen im Klimaschutz aus. Aus diesem Grund werden die Herstel-

lung und Verbesserung der notwendigen Handlungsbedingungen ebenso im 

entwickelten hypothetischen Modell als eigenständiges Handlungsfeld beschrie-

ben. 

In Anlehnung an JÄNICKE wird die Fähigkeit einer Kommune, Klimaschutzproble-

me zu erkennen und zu lösen, als Handlungskapazität bezeichnet. Die erforderli-

chen Handlungskapazitäten als „stabile Handlungsbedingungen, die politische 

Verfechter von Umweltbelangen selbst besitzen oder in den systemischen Hand-

lungsbedingungen vorfinden“ (JÄNICKE/KUNIG/STITZEL 2003, S. 113), müssen 

somit geschaffen, optimiert oder erhalten werden. Diese Determinanten beein-

flussen direkt die Handlungsfähigkeit der Kommune in ihren rollentypischen 

Handlungsoptionen. Die Zielerreichung durch die Kommune in ihrer jeweilig 

„passenden“ Rolle wird daher maßgeblich bestimmt werden durch die Hand-

lungsbedingungen vor Ort und ihre Handlungskapazitäten (zu den Rollen einer 

Kommune im Klimaschutz siehe Kapitel B.IV.3.3.2). 

In struktureller Bezugnahme auf JÄNICKE/KUNIG/STITZEL werden folgende Kate-

gorien von Handlungskapazitäten betrachtet (die Aufzählung ist nicht abschlie-

ßend): 

 Ökonomisch-technische Handlungskapazitäten 

o Finanzieller Art (z.B. Erhöhung der monetären Mittel zur Umset-

zung von Klimaschutzmaßnahmen).  
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o Technische Potenziale (z.B. Wärmekataster als Grundlage zur 

wirtschaftlichen Auslegung künftiger Nahwärmenetze) 

 Politisch-institutionelle Handlungskapazitäten 

o Verwaltungsstruktureller Art (z.B. Aufwertung der Stabstelle Klima-

schutz in der vertikalen Verwaltungsorganisation): "Für effiziente 

und durchsetzungsstarke kommunale Klimaschutzaktivitäten sind 

vor allem Organisationsstrukturen notwendig, die an die jeweiligen 

kommunalen Bedürfnisse angepasst sind" (DEUTSCHES INSTITUT 

FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, S. 22). 

o Personeller Art (z.B. Neueinstellung eines Klimaschutzbeauftrag-

ten zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkon-

zept). Die Notwendigkeit der personellen und auch finanziellen 

Kapazitätsschaffung zeigt auch die Analyse von Gruber: „Ursa-

chen für das Umsetzungsdefizit (von Maßnahmen im Klimaschutz, 

Anm. d. Verf.) sehen die Befragten (…) vor allem in der Knappheit 

der Finanzmittel (96%) und der geringen Priorität für Klimaschutz 

bei der Mittelverteilung (92 %) sowie im fehlenden Personal (95 

%)“ (GRUBER 2000, S. 91).  

o Kommunalpolitische Beschlusslage (z.B. Verbindlicher Stadtrats-

beschluss über die Aufnahme von Klimaschutzbelangen in die 

Bauleitplanung) 

 Soziokulturell-informationelle Handlungskapazitäten 

o Ideeller Art (z.B. Erhöhung des Umweltbewusstseins in der Bevöl-

kerung: „Je stärker das Klimaschutzziel verankert ist, desto mehr 

Maßnahmen führen die Kommunen durch“ GRUBER 2000, S. 90) 

o Heuristischer Art (z.B. erstmalige Kenntnis einer lokalspezifischen 

CO2-Bilanz) 

o Informationeller Art (z.B. Aufbau eines Klimazentrums mit der 

Hauptaufgabe Öffentlichkeitsarbeit) 

Ausgehend von der beschriebenen Kategorisierung können zielgruppenbezoge-

ne Effekte durch folgende Matrix bestimmt und zugeordnet werden:  
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Abbildung 16: Matrix zur Zuordnung der Outputs zu den Outcomes / Capacity Building (eigene Darstel-
lung) 

B.IV.3.3.2. EXKURS: KAPAZITÄTEN UND ROLLENVERSTÄNDNIS 

„Neben finanziellen und personellen Kapazitäten hat die Kommune nur begrenz-

te Möglichkeiten, auf andere Akteure einzuwirken“ (DEUTSCHES INSTITUT FÜR UR-

BANISTIK (HG.) 2011, S. 191) 

Die Handlungsmöglichkeiten der Kommune werden beeinflusst durch das 

Selbstverständnis der Kommune bzw. deren gewählten Rolle in der Arena des 

kommunalen Klimaschutzes. In der einschlägigen Literatur lassen sich vier zent-

rale Rollen erkennen, welche die Kommune im Klimaschutz in der Praxis ein-

nimmt. So kann diese als Planer und Regulierer, Versorger und Anbieter, Berater 

und Promotor wie auch als Verbraucher und Vorbild in Erscheinung treten (vgl. 

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT 2011, S. 11; KLIMA-BÜNDNIS E.V. 2003; 

KFW BANKENGRUPPE 2010, S. 18; KERN U.A. 2005, S. 11). Wie aus Tabelle 2 er-

kennbar, ergeben sich je nach Rollentypus vielfältige Handlungsoptionen.  

Tabelle 2: Die Rolle der Kommune im lokalen Klimaschutz (KERN U.A. 2005, S. 11) 

 

Die verschiedenen angerissenen Rollenverständnisse beeinflussen die konkreten 

Aktivitäten in den jeweiligen Handlungsfeldern und die Ziele der Kommune im 

Klimaschutz. Je nach kommunaler Rollendefinition bzw. Rollenentwicklung kön-

nen hieraus unterschiedliche Handlungsfelder und Maßnahmen entstehen. Nach 
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KERN U.A. beziehen sich konkrete Maßnahmen im Klimaschutz vor allem auf die 

Rollen der Kommune als „Verbraucher und Vorbild“ sowie „Berater und Promo-

tor“ (vgl. KERN U.A. 2005, S. 35). Für diese auf vorwiegend nicht- bzw. gering-

investiven Maßnahmen liegende Gewichtung wird wohl auch die überwiegend 

prekäre Finanzlage der Kommunen ursächlich sein.  

Folgende Abbildung illustriert die möglichen Zusammenhänge bzw. „Wege der 

Einflussnahme“ zwischen den Handlungsoptionen der Kommune, der Hand-

lungsfelder und den Zielsetzungen. 

 

Abbildung 17: Handlungsoptionen der Kommune zur Zielerreichung (eigene Darstellung) 

Ebenso ist das Rollenverständnis m.E. evident zum zielgenauen Aufbau notwen-

diger Handlungskapazitäten. Die Handlungsfähigkeit der Kommune in ihren je-

weiligen Rollen muss gewährleistet sein, um eine Zielerreichung überhaupt erst 

zu ermöglichen. Aufgrund der fokalen Rollenbilder „Verbraucher und Vorbild“ wie 

auch „Berater und Promotor“, in welchen die Kommune vor allem mit informativ-

partizipativen Instrumenten tätig wird, wird neben der Kapazitätsbildung auch das 

Unterhandlungsfeld „Social Networking“ in die Systematik mit aufgenommen. 

Die zielbezogene Kapazitätsschaffung ist eng verknüpft mit den jeweiligen Rollen 

(siehe Abbildung 17), welche die Kommune v.a. in den betrachteten Handlungs-

feldern  „Energie“ und „Verkehr“ aktiv einnehmen kann. Je nach Rollenverständ-

nis oder auch lokalen Zielsetzungen und interessenpolitischen Diskursen, welche 

die kommunale Rolle beeinflussen können (z.B. weg von ordnungsrechtlichen 

Restriktionen in der Stadtplanung hin zu mehr Partizipation bei der Ausweisung 
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neuer Baustandards), sollten diejenigen Kapazitäten im Klimaschutz geschaffen 

bzw. erweitert werden, welche der Kommune die bestmögliche Ausübung ihrer 

jeweiligen Rollen ermöglicht.  

B.IV.3.3.3. SOCIAL NETWORKING 

Der Erfolg klimaschützender Maßnahmen, sowohl im Energie- als auch im Ver-

kehrssektor (sowie in den weiteren Handlungsfeldern), ist maßgeblich geprägt 

von der Handlungsbereitschaft und dem tatsächlichen Tun der lokalen Akteure 

(siehe auch Abbildung 5, S. 21 und Kapitel B.I). 

Neben technischen und ökonomischen Maßnahmen sind daher auch Maßnah-

men zu ergreifen, welche eine Veränderung menschlichen Verhaltens bewirken 

können. So ist es ebenso Aufgabe der Kommune, klimaschädigendes Verhalten 

abzubauen und gleichsam klimaschützendes Verhalten zu fördern, wenn sie ihre 

Klimaschutzziele erreichen will. Hierzu sind die Akteure vor Ort aktiv über die 

Notwendigkeit kommunalen Klimaschutzes zu überzeugen, über ihre Möglichkei-

ten, zum Klimaschutz beizutragen, zu informieren und aktiv an Klimaschutzpro-

zessen zu beteiligen (vgl. hierzu DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 

2011, S. 151 sowie PROSE/ENGELLANDT/BENDRIEN 2000, S. 15). 

Auf die Diskrepanz zwischen Umweltwissen bzw. –bewusstsein und entspre-

chendem Umwelthandeln wurde bereits in Kapitel B.IV.3.2 hingewiesen. Es ist 

daher umso wichtiger, dieses Handlungsfeld des „Social Networkings“ seitens 

der Kommune besonders in den Blick zu nehmen, und durch gezielte Klima-

schutzinformation, -kommunikation und –partizipation den Handlungswillen und 

die Handlungsbereitschaft nachhaltig zu gestalten.   

Auch hier verdeutlicht sich die Unterstützungsfunktion dieses Handlungsfeldes: 

So kann die Öffentlichkeitsarbeit direkt oder indirekt die Zielsetzungen im Klima-

schutz beeinflussen; durch entsprechende Informationsangebote könnten sich 

beispielsweise die informationellen Kapazitäten in der Bevölkerung erhöhen, 

welche wiederum grundlegend für Verhaltensänderungen im Energiebereich sein 

könnten. Den Querschnitts- und Unterstützungscharakter von Instrumenten der 

Öffentlichkeitsarbeit (vgl. DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, 

S. 151) benennt auch IRREK/KRISTOF: „Auf die Vernetzung unterschiedlicher Ak-

teure abzielende Kommunikation, Kooperation und Partizipation stärken unab-

hängig vom gewählten Kommunikations- bzw. Beteiligungsinstrument die Mobili-

sierungs- und Umsetzungsprozesse auf kommunaler bzw. regionaler Ebene (...). 

Vernetzende Kommunikation, Kooperation und Partizipation sind letztlich not-
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wendig, um die zum Erreichen der gesetzten Klimaschutzziele erforderliche brei-

te Diffusion von Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen bzw. entsprechender 

Verhaltensänderungen zu erreichen" (IRREK/KRISTOF 2000, S. 64).  

Aus genanntem Zitat kann ebenso abgeleitet werden, dass auf der anderen Seite 

die Elemente des „Social Networkings“ gleichwohl als eigenständiges Feld auf-

treten können, da lokale Zielsetzungen oder auch die Kommunalrichtlinie bei-

spielsweise die Bürgerpartizipation direkt fordern. In Anlehnung an die Ausfüh-

rungen des DIfU-Leitfadens (DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, 

S. 152) werden in diesem Handlungsfeld die Outcomes „Informationsmedien“, 

„Aktionen“, „Veranstaltungen / Bildung / Diskussion“ und „Beratungsangebote“ 

als wesentliche Bestandteile erfolgreichen Social Networkings betrachtet. 

Folgende Grafik zur Identifikation potenzieller Effekte zeigt die integrative Wir-

kung der Outcomes des Handlungsfeldes „Social Networking“ zu den anderen 

betrachteten Handlungsfeldern des hypothetischen Analysemodells: 

 

Abbildung 18: Matrix zur Zuordnung der Outputs zu den Outcomes (eigene Darstellung, nach DEUT-

SCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, S. 152)  

B.IV.3.4. OUTCOMES IN DEN HANDLUNGSFELDERN ABFALLWIRTSCHAFT UND AB-

WASSER 

Neben den genannten prioritären Handlungsfeldern existieren auf der kommuna-

len Ebene weitere Ansatzpunkte, um lokale Treibhausgasemissionen zu vermei-

den.  

Handlungsoptionen ergeben sich hier z.B. bei der kommunalen Pflichtaufgabe 

der Abfallwirtschaft (vgl. das jeweilige Landesabfallwirtschaftsgesetz, z.B. Art. 3 

Abs. 1 BayAbfG).  Die Relevanz der Abfallwirtschaft für den Klimaschutz fasste 

bereits 1995 HOFFMANN/MÖNNINGHOFF treffend zusammen: Sowohl bei der Her-

stellung von Gütern, welche nach dem Ende ihres Lebenszyklus‘ Abfall werden 

(Energieintensität im Produktkreislauf), wie auch u.a. bei dem Abbau biogener 

Abfallinhaltsstoffe auf Deponien werden Treibhausgase wie Methan (CH4) oder 
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Lachgas (N2O) emittiert. Daneben existiert ebenso die Option der energetischen 

Nutzung des organischen Abfalls als regenerative Quelle (siehe HOFF-

MANN/MÖNNINGHOFF 1995 und auch DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 

2011, S. 475 ff.; VERBÜCHLEIN 2012; FAULSTICH/FRANKE/MOCKER 2012). 

Wie auch das Handlungsfeld der kommunalen Abfallwirtschaft weist die kommu-

nale Abwasserbehandlung enge Verbindungen zu den Handlungsfeldern 

„Energie“ und „Local Governance“ auf. Die Klärwerke als eigene Liegenschaft 

der Kommune oder eines kommunalen Zweckverbandes gehören auf der einen 

Seite zu den größten Verbrauchern an elektrischer Energie vor Ort (weit mehr als 

z.B. Krankenhäuser oder Schulen), auf der anderen Seite existieren Potenziale 

zur erneuerbaren Energieerzeugung durch die elektrische und thermische Ver-

wertung von Klärgas und Klärschlamm, die Abwasserwärmenutzung sowie bei 

geeigneten geodätischen Verhältnissen durch Wasserkraft. 

Entsprechend der Kategorisierung von HOFFMANN/MÖNNINGHOFF erfolgt die Sys-

tematisierung möglicher Outcomes im Rahmen dieser Arbeit für die Bereiche 

Abfall (ohne das Maßnahmenfeld „Vermeidung“, s.o.) und Abwasser (s.a. DEUT-

SCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 2011, S. 475 ff.): 

 

Abbildung 19: Outcomes in der Abfallwirtschaft (eigene Darstellung) 

 

Abbildung 20: Outcomes in der Abwasserbehandlung (eigene Darstellung) 

Konkrete Darstellungen zu möglichen Maßnahmen in der kommunalen Abfall- 

und Abwasserwirtschaft sind u.a. DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (HG.) 

2011, S. 475 ff., DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK 2012,  HOFF-

MANN/MÖNNINGHOFF 1995, DOEDENS 1995, KANN-DEHN 1995 zu entnehmen.  

Auf den Bereich der Ernährung als mögliches Handlungsfeld wird hier nicht wei-

ter eingegangen, da der kommunale Einflussbereich sehr begrenzt ist. Gegebe-
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nenfalls lassen sich im Handlungsfeld „Local Governance“ Ansatzpunkte finden 

(z.B. Bürgerinformation über nachhaltigen Konsum), jedoch erscheint eine direk-

te, kausale Wirkungszuordnung etwaiger Maßnahmen auf die lokale Treibhaus-

gasbilanz im Rahmen der empirischen Analyse nicht sehr wahrscheinlich. 

Die „Stadtplanung und Stadtentwicklung“ wird hier nicht als eigenständiges 

Handlungsfeld angesehen, da diese kommunalen Aufgaben implizit u.a. in den 

Handlungsfeldern „Energie“ und „Verkehr“ als kommunale Planungs- und Ent-

wicklungsinstrumente beheimatet sind. Im Bereich „Capacity Building“ wird es 

insoweit berücksichtigt, dass eine Kapazitätsschaffung in der öffentlichen Verwal-

tung den relevanten Stadtplanungs- und -entwicklungsaufgaben zugutekommen 

kann. 

B.V. IDENTIFIKATION DER ADDITIONALITY  

Unter Heranziehung der beschriebenen und diskutierten Struktursystematik gilt 

ein Effekt dann als identifiziert, wenn nachweislich dargestellt werden kann, dass 

mindestens ein Output des Klimaschutzkonzeptes mindestens einen Outcome 

(als aus den Impacts abgeleiteter Erfolgsfaktor) positiv beeinflusst respektive 

verändert. Wie in Kapitel A.II.2 dargestellt, ist nach Identifikation eines Effektes 

zu prüfen, ob dieser in ausschließlicher Kausalität lokal- und konzeptspezifischen 

Outputs des Klimaschutzkonzepts zugeordnet werden kann. Die dahinter ste-

henden methodischen Überlegungen sollen hier kurz erläutert werden. 

Ein Effekt kann dann als kausal zusätzlich anerkannt werden, wenn durch Out-

puts aus dem Klimaschutzkonzept bzw. der Konzepterstellung lokale klima-

schutzbezogene Handlungskapazitäten oder Auswirkungen in der CO2-

Emissionssituation eine positive Veränderung erfahren und diese Veränderungen 

ohne Klimaschutzkonzept nicht eingetreten wären. Anhand der Analyse einer 

Veränderung dieser Outcomes durch Effekte, welche ausschließlich durch das 

Klimaschutzkonzept generiert werden, wird versucht, eine Aussage zur Additio-

nality abzuleiten. Neben der direkten Treibhausgasemissionsminderung in den 

Handlungsfeldern „Energie“ oder „Verkehr“ können z.B. auch der Wandel der 

lokalpolitischen Gesinnung, verwaltungsinterne Strukturänderungen oder die 

Verbesserung der finanziellen Handlungskapazitäten Ergebnisse des Konzepter-

stellungsprozesses sein. Darüber hinaus liegt nur dann eine reale Notwendigkeit 

zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes vor, wenn die generierten zusätzli-

chen Effekte lokalspezifischer Art sind (z.B. künftige Fördermöglichkeiten bedür-

fen eines eigenen Klimaschutzkonzeptes, vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 

2013b). Hier erfolgt die Abgrenzung zu Outputs, welche u.a. von Konzepten ver-
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gleichbarer Kommunen abgeleitet werden können. Dieser Prüfschritt berücksich-

tigt dies. Die Beurteilung der Exklusivität stellt sicher, dass die eingetretenen Ef-

fekte ausschließlich auf das Konstrukt des Klimaschutzkonzeptes zurückzuführen 

sind und nicht durch anderweitige lokalspezifische Instrumente erreicht werden 

können. Hier gilt es, das „Besondere“ der integrierten Konzepterstellung zu ermit-

teln und eine Abgrenzung zu Wirkungen herzustellen, welche auch z.B. aufgrund 

isolierter Klimaschutzmaßnahmen hätten erreicht werden können. 

Nach Würdigung der in Kapitel B beschriebenen theoretischen Annahmen kann 

abschließend das für die empirische Untersuchung grundlegende Prüfraster wie 

folgt veranschaulicht werden: 

 

Abbildung 21: hypothetisches Analysemodell als Prüfraster (eigene Darstellung) 

 

 

 

 

 

 

 
 

CC..    
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PPRRAAKKTTIISSCCHHEE  VVOORRÜÜBBEERRLLEEGGUUNNGGEENN::  DDAASS  EEMMPPIIRRIISSCCHHEE  VVOORRGGEEHHEENN  

C.I. ZIEL DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 

Das in Abschnitt B konstruierte hypothetische Analysemodell bildet die metho-

disch-strukturelle Grundlage für die empirische Beantwortung der gestellten For-

schungsfrage an kommunalen Fallbeispielen. So dient das Konstrukt zum einen 

der zielgerichteten Suche, Identifikation und Begründung zusätzlicher Effekte, 

welche aus Klimaschutzkonzepten entstanden sind. Zum anderen wird es – ei-

nen methodischen Schritt früher – herangezogen, um die forschungsleitenden 

Interviewfragen und Codes zu konstruieren.  

C.II. METHODOLOGIE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 

C.II.1. ERKLÄRUNGSSTRATEGIE  

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird eine fall-basierte Erklärungsstrate-

gie herangezogen. Mit den Methoden der qualitativen Sozialforschung wird ver-

sucht, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, welche fundierte Aussagen über 

die Zusätzlichkeit von Effekten aus Klimaschutzkonzepten erlauben. Hierzu muss 

das durch das hypothetische Modell systematisierte Erkenntnisinteresse auf die 

qualitativ-empirische Ebene transferiert und operationalisiert werden (vgl. GLÄ-

SER/LAUDEL 2006, S. 108). 

So werden die im Modell dargestellten Variablen und Zusammenhänge vorerst in 

Leitfragen übersetzt, welche „als Bindeglied[er] zwischen den theoretischen Vor-

überlegungen und qualitativen Erhebungsmethoden“ fungieren sollen (GLÄ-

SER/LAUDEL 2006, S. 88). Der für die vorliegende Untersuchung verwendete Leit-

fragenkatalog ist in Anlage 2 zu finden.  

Anhand der aus dem hypothetischen Analysemodell formulierten Leitfragen ist 

dargestellt, welche Informationen zur Beantwortung der Forschungsfrage benö-

tigt werden und daher erhoben werden sollen. Im Zentrum dieser Arbeit steht die 

möglichst umfassende und vollständige Rekonstruktion und Bewertung des Zu-

standekommens zusätzlicher Effekte und entsprechender Kausalzusammenhän-

ge. Aufgrund der benötigten analytischen Tiefe und dem Prinzip der Offenheit der 

wissenschaftlichen Forschung folgend, wird bewusst eine qualitative Erklä-

rungsmethode anhand weniger Untersuchungsfälle gewählt (siehe GLÄ-

SER/LAUDEL 2006, S. 34 ff. und 69 ff.; LAMNEK 2005, S. 193). Auf Basis der Leit-

fragen wird für die Erhebungsmethode des Experteninterviews ein Interviewleit-

faden entwickelt. Mit den Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse werden die im 
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Interview gewonnenen Erkenntnisse extrahiert und ausgewertet. Um eine empi-

risch fundierte Argumentationsgrundlage zur Beantwortung der Forschungsfrage 

zu erreichen, werden die subjektiven Interviewinformationen mit verfügbaren offi-

ziellen Schriftstücken (Ratsbeschlüsse, Berichte, Klimaschutzkonzepte, etc.) tri-

anguliert. 

C.II.2. METHODOLOGISCHE PRINZIPIEN 

Die drei zentralen methodologischen Prinzipien der wissenschaftlichen For-

schung werden in vorliegender Arbeit bei der Auswahl der Erklärungsstrategie 

und  Forschungsmethodik sowie bei der Durchführung der empirischen Analyse 

berücksichtigt (s.a. GLÄSER/LAUDEL 2006, S. 26 ff.): 

Prinzip der Offenheit 

Die Identifizierung und Beschreibung der Effekte erfolgt zweistufig. Anhand theo-

retischer Vorüberlegungen durch Auswertung der aktuellen wissenschaftlichen 

Literatur (siehe Kapitel  B) sowie einer empirischen Untersuchung lokaler Spezifi-

ka (siehe Kapitel  D) sollen die zur Beantwortung der Forschungsfrage notwendi-

gen Variablen gefunden, definiert und schließlich mit Inhalt gefüllt werden. Dieser 

zweistufige Prozess läuft nicht linear ab; zur möglichst umfassenden flexiblen 

Analyse sind Interdependenzen unumgänglich und ebenso erwünscht. Dem wis-

senschaftlichen Prinzip der Offenheit (vgl. GLÄSER/LAUDEL 2006, S. 27 f.) wird 

durch diese wechselseitige Analyse genüge getan, indem die durch die Literatur-

analyse konstruierten Variablen (hier: Impacts, Outcomes, Indikatoren, Outputs) 

nicht ex ante das Untersuchungsraster der empirischen Analyse unveränderbar 

bestimmen, sondern dieses durch die Erkenntnisse aus der inhaltlichen Extrakti-

on der empirischen Untersuchungsobjekte ergänzt und verfeinert werden kann 

(vgl. auch GLÄSER/LAUDEL 2006, S. 195 f.).  

Prinzip des theoriegeleiteten Vorgehens 

Da mit vorliegender Arbeit der Versuch unternommen wird, über die Methodik 

des Leitfadeninterviews die für die Forschungsfrage relevanten Informationen zu 

erhalten, wird  „das Prinzip des theoriegeleiteten Vorgehens (.) dadurch realisiert, 

dass das aus der Untersuchungsfrage und den theoretischen Vorüberlegungen 

abgeleitete Informationsbedürfnis in Themen und Fragen des Leitfadens über-

setzt wird“ (GLÄSER/LAUDEL 2006, S. 111). Das hypothetische Analysemodell, 

welches in Abschnitt B entwickelt wurde, bildet das theoretische Fundament für 

die empirische Analyse (vgl. hierzu auch GLÄSER/LAUDEL 2006, S. 31: „Dass the-

oretische Vorüberlegungen angestellt werden müssen, folgt aus dem Prinzip des 
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theoriegeleiteten Vorgehens.“). 

Prinzip des regelgeleiteten Vorgehens 

Um eine intersubjektive Rekonstruktion und Reproduzierbarkeit der mit dieser 

Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zu ermöglichen, wird jeder Arbeits- und Analy-

seschritt detailliert benannt und beschrieben sowie bei den Experteninterviews 

eine vollständige Transkription durchgeführt (anhand von Tonbandaufnahmen). 

C.III. ENTWICKLUNG DER UNTERSUCHUNGSSTRATEGIE 

C.III.1. FALLAUSWAHL 

Für eine erste Aussage über zusätzliche Effekte, welche durch Klimaschutzkon-

zepte generiert werden, werden die Situation und Aktivitäten dreier deutscher 

Kommunen mit der Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse von Experteninter-

views und relevanten Dokumenten untersucht. Die Beschränkung auf drei Fälle 

erlaubt eine tiefe Analyse der Strukturen und Bezüge sowie  qualitativ belegbare 

Aussagen (vgl. hierzu LAMNEK 2005, S. 193), zudem könnten hierdurch Anknüp-

fungspunkte für mögliche weitere Forschungsbedarfe und –aktivitäten geschaffen 

werden. 

C.III.2. AUSWAHLKRITERIEN 

Die Auswahl der zu untersuchenden Kommunen richtet sich nach dem Prinzip 

des Theoretical Sampling: „Da es nicht um Repräsentativität sondern um typi-

sche Fälle geht, werden keine Zufallsstichproben gezogen. Man sucht sich nach 

seinen Erkenntnisinteressen einzelne Fälle für die Befragung aus" (LAMNEK 2005, 

S. 386). Basis für die Fallauswahl sind folgende theoretisch begründbare Krite-

rien. 

Kriterium „Klimaschutzkonzept“ 

Entsprechend der Forschungsfrage sollten die Kommunen über ein Integriertes 

kommunales Klimaschutzkonzept verfügen. 

Kriterium „KSI-Förderung“ 

Zur Wahrung einer vergleichbaren Konzeptionierung und in Rückgriff auf die For-

schungsfrage werden ausschließlich Kommunen betrachtet, welche ihre Klima-

schutzkonzepte im Rahmen der Förderung durch die Klimaschutzinitiative erstellt 

haben (dies ist ab erstmaliger Auflage der Kommunalrichtlinie im Jahr 2008 der 

Fall). 
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Kriterium „Förderende 31.12.2009“ 

Um Wirkungsaussagen treffen zu können, sollten die Kommunen sich bereits in 

der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes befinden, und zwar schon mit der 

Möglichkeit, mehrere kurz- bis mittelfristige Maßnahmen umgesetzt zu haben; da 

erst seit 2008 die Konzepte unter „KSI-Förderung“ laufen und im Hinblick auf die 

organisatorischen und inhaltlichen Herausforderungen wird angenommen, dass 

mit der Fertigstellung einer ausreichenden Auswahl von Konzepten erst Ende 

2009 zu rechnen ist. Zudem muss berücksichtigt werden, dass diese Konzepte 

nach Fertigstellung oftmals noch durch die lokalpolitischen Gremien beschlossen 

werden müssen, sodass bei einem beispielhaften Konzeptende im Dezember 

2009 die Umsetzung mitunter erst Mitte bis Ende 2010 beginnen kann. Bis dato 

sind somit „nur“ zwei bis drei Jahre Umsetzungszeit vergangen. Ein kürzerer Zeit-

raum sollte m.E. nicht gewählt werden.  

Kriterium „Kreisfreie Städte“ 

Es werden ausschließlich kreisfreie Städte betrachtet. Aufgrund ihrer umfassen-

den kommunalen Planungs- und Entscheidungshoheit haben diese Kommunen 

umfassende Handlungskapazitäten in allen relevanten Bereichen der Gebiets-

körperschaft. Zudem weisen kreisfreie Städte oftmals eigene Kommunalbetriebe 

auf, welche die örtliche Energieversorgung und Abfallwirtschaft abwickeln. Kreis-

angehörige Gemeinden werden wegen der Auslagerung möglicher relevanter 

Aufgaben in die Landkreisverwaltung nicht berücksichtigt. Ebenso werden Land-

kreise ausgeschlossen, da diese nicht die vollständige Entscheidungshoheit über 

ihr Gebiet innehaben (aufgrund der kreisangehörigen Gemeinden) und damit 

keine vergleichbaren Handlungsmöglichkeiten wie kreisfreie Städte aufweisen 

(zur Typisierung von Kommunen siehe auch KNEMEYER 2004, S. 71 ff.). 

C.III.3. AUSWAHLMETHODIK 

 

Die unter Kapitel C.III.2 beschriebenen Kriterien werden für die Auswahl geeigne-

ter Kommunen dem Online-Förderkatalog der Bundesregierung zugrunde gelegt  

(DIE BUNDESREGIERUNG). 

Hierzu werden folgende Werte in die vorgesehenen Felder eingetragen: 

 Thema: „*klimaschutzkonzept“ (Kriterium Klimaschutzkonzept) 

 Leistungsplansystematik: „EB1911“ (Kriterium KSI-Förderung) 

 Laufzeit bis: „31.12.2009“ 
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 Zuwendungsempfänger: „*stadt*“ (Kriterium Kreisfreie Städte – hier sind 

die kreisfreien Städte im Treffer-Screening manuell auszuwählen) 

Folgende Abbildung illustriert den Selektionsvorgang: 

 

Abbildung 22: Förderkatalog der Bundesregierung (DIE BUNDESREGIERUNG) 

Die Auswertung der Suchergebnisse liefert drei kreisfreie Städte, welche sich ein 

sektorübergreifendes Klimaschutzkonzept haben fördern lassen. Die jeweiligen 

Klimaschutzkonzepte wurden bis 31.12.2009 erstellt und nach dem Förderkata-

log existieren keine Alternativen für die Untersuchung mit den gewählten Krite-

rien: 

 Stadt Ansbach (Bayern)  

 Stadt Münster (Nordrhein-Westfalen)  

 Stadt Karlsruhe (Baden-Württemberg)  

Anmerkung: Die Stadt Chemnitz (Sachsen), welche ebenso die formalen Krite-

rien erfüllt, wird explizit nicht betrachtet. Sie hat zwar in der Laufzeit 2008-2009 

ein Konzept erstellen lassen, jedoch wurde dieses erst am 12.12.2012 im Stadt-

rat verabschiedet. Aufgrund der erst kürzlich stattgefundenen Beschlussfassung 

eignet es sich nicht zur Wirkungsanalyse im Rahmen dieser Arbeit.  
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C.III.4. ANALYTIK: QUALITATIVE INHALTSANALYSE VON EXPERTENINTERVIEWS UND RELEVAN-

TEN DOKUMENTEN 

C.III.4.1. DATENERHEBUNG 

Die Datenerhebung im Forschungsfeld soll über das Instrument des Leitfadenin-

terviews erfolgen, welches anhand der vorab formulierten Leitfragen konstruiert 

wird (zur Notwendigkeit der Übersetzung der Forschungsfrage in operationale 

Interviewfragen siehe oben und auch GLÄSER/LAUDEL 2006, S. 108 f.).  Unter-

stützt wird die Datenerhebung durch die gezielte Analyse forschungsrelevanter 

Dokumente (z.B. Klimaschutzkonzepte, Sachstandsberichte, Presseartikel, Inter-

netbeiträge), um eine verlässliche Informationsbasis für die Formulierung von 

gezielten Nachfragen im Interview zu generieren.  Hier dienen die vorab formu-

lierten Leitfragen neben ihrer Funktion als Vorstufe des Interviewleitfadens eben-

so als inhaltsanalytisches Untersuchungsraster (vgl. A.A.O., S. 88 ff.). 

Die Wahl des Experteninterviews als forschungsleitendes Erhebungsinstrument 

hat hier vor allem praktische Gründe. In einem ersten Variablen-Screening der 

Klimaschutzkonzepte und weiterer relevanter Dokumente ist eine solch umfas-

sende Fülle an Informationen entstanden, sodass eine vom Interviewpartner vor-

genommene Pre-Selektion auf forschungs- bzw. modellrelevante Inhalte notwen-

dig erscheint: Eine Dokumentenanalyse bei dem Forschungsobjekt „Stadt Karls-

ruhe“ lieferte eine – nicht abschließende – Gesamtheit an über 100 Outcomes 

und Outputs, welche sich für eine nähere Betrachtung anbieten (siehe Anlage 

10).  

C.III.4.2. DATENAUFBEREITUNG: EXTRAKTIONSREGELN 

Um die in den Experteninterviews gewonnenen Informationen verarbeiten und in 

eine zur Beantwortung der Forschungsfrage geeignete Form aufbereiten zu kön-

nen, wird im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse eine theoriegeleitete Extrak-

tion der wesentlichen Erkenntnisse durchgeführt. Hierzu werden die Interviews 

vollständig transkribiert und relevante Inhalte kodiert. 

Die für die Extraktion angewandte Codestruktur wird abgeleitet aus den theoreti-

schen Vorüberlegungen (siehe Kapitel B). Diese Struktur dient als festes Frame-

work, um die Erkenntnisse aus den Interviews wie auch der Dokumentenanalyse 

eindeutig und theoriegeleitet extrahieren zu können. Der Offenheit wissenschaft-

licher Forschung wird dadurch Rechnung getragen, dass bei der Zuordnung wei-

tere Codes frei hinzugefügt, aber keine entfernt werden dürfen. Als Basis für die 

jeweilige Analyse der Kommunen dient das folgende Framework, die spezifische 
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Anpassung erfolgt bei der Fallanalyse: 

 

Abbildung 23: Codesystem zur Extraktion (MaxQDA, eigene Erstellung) 

Neben den aus dem hypothetischen Analysemodell entnommenen Variablen der 

Sachdimension (Impacts, Outcomes, Outputs) ist für die Kodierung noch eine 

Kausaldimension dargestellt, welche zur Beurteilung der Additionality und damit 

der Beantwortung der Forschungsfrage dient.  

C.III.4.3. DATENAUSWERTUNG: ABLAUF DER EXTRAKTION  

Wie unter Kapitel C.III.4.1 beschrieben, führt die direkte Auseinandersetzung mit 

der Prüfung möglicher zusätzlicher Effekte anhand der Klimaschutzkonzepte und 

weiterer relevanter Quellen zu einer unüberschaubaren und im Rahmen dieser 

Arbeit nicht handhabbaren Fülle an Informationen, sodass bewusst die Entschei-

dung getroffen wird, eine fachliche Vorselektion der Inhalte durch die Inter-

viewpartner vornehmen zu lassen.  

Aus diesem Grund beginnt die Analyse bei der Codierung des jeweiligen Inter-

viewtranskriptes unter Heranziehung des dargestellten Codesystems, welches je 

nach Bedarf erweitert werden kann. Zudem können zur effektiveren Systemati-

sierung Subkategorien gebildet werden. 

Nach Codierung der entsprechenden Textpassagen werden diejenigen Outco-

mes herausgefiltert, zu welchen ebenso Codings im Bereich der Additionality 

vorliegen. Durch diese Verknüpfung von Sach- mit Kausaldimension wird eine 

weitere vorbereitende Selektion möglicher Effekte, welche den Kriterien der Addi-

tionality genügen könnten, ermöglicht.  

Die bis dahin gewonnenen relevanten Erkenntnisse aus der subjektiv geprägten 
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Wahrnehmung des Interviewpartners werden mittels belastbaren Informationen 

aus offiziellen Veröffentlichungen trianguliert, um eine möglichst hohe Aussage-

kraft zu ermöglichen (siehe auch GLÄSER/LAUDEL 2006, S. 102). 

C.III.4.4. FORSCHUNGSETHIK 

Als oberstes Gebot der Forschungsethik darf den Interviewpartnern aufgrund 

Ihrer freiwilligen Teilnahme an der hier durchgeführten Untersuchung kein Scha-

den entstehen (vgl. A.A.O., S. 49). Entsprechendes gilt für Dritte, welche z.B. im 

Rahmen des Interviews Erwähnung finden. Zu allgemeinen Grundsätzen zur 

Ethik sozialwissenschaftlicher Forschung wird auf den „Ethik-Kodex der Deut-

schen Gesellschaft für Soziologie und des Berufsverbandes Deutscher Soziolo-

gen“ (A.A.O., S. 287 ff.) verwiesen. 

Aus diesem Grunde wurden die Extraktionsergebnisse der qualitativen Inhalts-

analyse (welche auf vollständigen Interviewtranskriptionen basieren) zur Durch-

sicht und Freigabe an die Interviewpartner verschickt. Notwendige Änderungen 

wurden eingearbeitet und Eigennamen ggf. verändert. Der Veröffentlichung der 

Anlagen 9 wurde zugestimmt. Die Anlagen 7 und 8 werden auf expliziten 

Wunsch ohne die wörtliche Transkription veröffentlicht. 

C.IV. VORBEREITUNG DER EXPERTENINTERVIEWS  

C.IV.1. AUSWAHL VON INTERVIEWPARTNERN 

Für die Qualität der Untersuchung ist es bedeutsam, dass fachkundige Inter-

viewpartner („Experten“) gewählt werden, welche umfassende und fundierte 

Aussagen über Genese und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sowie über 

die vielfältigen Aktivitäten ihrer Kommune im Klimaschutz treffen können (zur 

Auswahl im Allgemeinen siehe auch A.A.O., S. 113 f.). Um dies zu gewährleisten, 

erfolgte die Auswahl der Gesprächspartner auf direkte Anfrage bei den jeweiligen 

kommunalen Fachämtern, in welchen die Aufgaben des Klimaschutzes organisa-

torisch integriert sind (meist Umwelt- oder Planungsämter). Die Interviewpartner 

haben jeweils die Funktion des / der kommunalen Klimaschutzbeauftragten inne.  

C.IV.2. KONSTRUKTION EINES INTERVIEWLEITFADENS 

Die methodologisch-strukturierte Herangehensweise an die Erhebung empiri-

scher Daten mittels Interviewleitfaden soll es ermöglichen, verwertbare Informati-

onen zu erheben und eine interkommunale Vergleichbarkeit bei der Analyse zu 

gewährleisten. Auf Basis des Leitfragenkatalogs (siehe Anlage 2) und unter Wür-
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digung des hypothetischen Analysemodells ist ein theoriegeleiteter Interviewleit-

faden erstellt worden, welcher dazu dient, strukturiert und gleichwohl flexibel die 

notwendigen Daten zur Beantwortung der Forschungsfrage erheben zu können. 

Der Leitfaden ist in Anlage 3 zu finden. 

Offene Fragestellungen fungieren als Erzählanregung und versuchen – dem me-

thodologischen Prinzip der Offenheit folgend – den Interviewpartner die Möglich-

keit zu bieten, „entsprechend seinen Vorstellungen zu antworten“ (A.A.O., 

S. 111). Im Sinne des Forschungsdesigns soll durch die offene Fragestellung 

erreicht werden, dass der Interviewpartner die wesentlichen forschungsrelevan-

ten Themenschwerpunkte selbst setzt und somit die notwendige Eingrenzung der 

potenziellen Forschungsobjekte bestimmt (siehe hierzu die Dokumentenanalyse 

am Beispiel Karlsruhe, Anlage 10). Dies ist auch insoweit methodologisch ge-

rechtfertigt, als dass der Interviewpartner eine dem Forschungserkenntnis die-

nende Selektion aufgrund seines „Expertenstatus“ und der besten Kenntnis der 

lokalen Situation durchaus nach argumentativ-nachvollziehbaren Kriterien vor-

nehmen kann (s.a. Prinzip des theoriegeleiteten Vorgehens, Kapitel C.II.2). Im 

Interviewleitfaden sind ebenso geschlossene Fragen formuliert; diese dienen der 

Rückversicherung und Spezifizierung der auf die offenen Fragestellungen gege-

benen Antworten.  

C.IV.3. PRETEST 

Der konstruierte Interviewleitfaden ist vor Aufnahme des ersten Experteninter-

views im Rahmen eines Pretests auf inhaltliche Eignung und Praxistauglichkeit 

überprüft worden. Das hierzu am 02.04.2013 durchgeführte Interview mit dem 

Leiter des Fachbereichs Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Würzburg, Dr. Björn 

Dietrich, qualifizierte den Leitfaden als zielführend und zur Akquirierung der not-

wendigen Informationen geeignet. 
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C.V. DURCHFÜHRUNG UND EXTRAKTION DER EXPERTENINTERVIEWS  

Insgesamt wurden drei Experteninterviews geführt: 

Tabelle 3: Experteninterviews 

Kommune Interview Dauer  Codestruktur Extraktion 

Karlsruhe 03.04.2013 30 min. Anlage 4 Anlage 7 

Münster 08.05.2013 35 min. Anlage 5 Anlage 8 

Ansbach 15.05.2013 35 min. Anlage 6 Anlage 9 

Die jeweiligen Interviews wurden wörtlich und vollständig transkribiert; da aus-

schließlich die Erhebung inhaltlicher Fakten forschungsrelevant ist (und nicht z.B. 

sprachwissenschaftlich motiviert), wurde auf die Transkription nicht- oder para-

verbaler Äußerungen verzichtet. Die Reihenfolge und Formulierung der Fragen 

des Interviewleitfadens wurde dem jeweiligen Interviewpartner angepasst, um 

einen möglichst natürlichen Gesprächsverlauf zu ermöglichen (siehe hierzu auch 

A.A.O., S. 139) 

Wie in den Kapiteln C.III.4.2 und C.III.4.3 beschrieben, wurde eine Codierung 

und Extraktion der Transkriptinhalte anhand individueller Codesysteme durchge-

führt. Das ursprüngliche Codesystem (siehe Abbildung 23, S. 56) ist hierbei im 

Laufe der Extraktion erkenntnisleitend angepasst und erweitert worden (siehe 

Anlagen 4 bis 6). Die theoriegeleiteten Forschungsprinzipien sind weiterhin ge-

geben: „Da die auf den theoretischen Variablen beruhenden Auswertungskatego-

rien im Prozess der Extraktion nur ergänzt, aber nicht verworfen werden, sind die 

Ergebnisse der theoretischen Vorüberlegungen im gesamten Auswertungspro-

zess präsent“ (A.A.O., S. 198). Durch die methodologisch und inhaltssystema-

tisch begründeten extrahierten Informationen liegt eine gebündelte, auf die er-

kenntniswesentlichen Inhalte fokussierte Analysebasis für die Auswertung und 

anschließende Beantwortung der Forschungsfrage vor. Die Ergebnisse der Ex-

traktion wurden hierzu in strukturierte Extraktionstabellen überführt  (Anlagen 7 

bis 9). 
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DD..    

DDAASS  EERRGGEEBBNNIISS::  AAUUSSWWEERRTTUUNNGG  DDEERR  DDAATTEENNEERRHHEEBBUUNNGG  

Die folgenden, spezifischen Darstellungen werden anhand der jeweiligen Inter-

viewergebnisse begründet und die Erkenntnisse mit weiteren Quellen trianguliert. 

Die Interviewergebnisse liegen codiert als extrahierte Textpassagen vor (siehe 

Anlagen 7 und 9; für Münster liegt ebenso ein vollständiges Transkript vor, wel-

ches jedoch nicht veröffentlicht wird, siehe Anlage 8) und werden nach den Be-

zeichnungen im Feld „ID“ zitiert. Die ID-Bezeichnung folgt einem einheitlichen 

Muster. Die ersten beiden Buchstaben kennzeichnen die untersuchte Kommune 

(KA: Karlsruhe, MÜ: Münster, AN: Ansbach), die mittleren Buchstaben stehen für 

den Variablentyp des hypothetischen Analysemodells (IM: Impacts, OC: Outco-

mes, OP: Outputs, ADD: Additionality, darüber hinaus VOR: Voraussetzungen) 

und die abschließenden Zahlen dienen zur eindeutigen Kennzeichnung mittels 

fortlaufender Nummerierung. 

In den folgenden Abschnitten werden identifizierte zusätzliche Effekte diskutiert 

sowie weitere relevante Erkenntnisse dargestellt. Es soll versucht werden, an-

hand der empirisch erhobenen Daten die forschungsleitenden Fragestellungen 

zu beantworten sowie auch kritisch zu hinterfragen.   

Die Analysen, Interpretationen und Schlüsse bezogen auf Karlsruhe, Münster 

und Ansbach basieren auf den in den Experteninterviews gewonnenen Erkennt-

nissen, trianguliert durch Analyse folgender Dokumente: 

 Karlsruhe: Karlsruher Klimaschutzkonzept (STADT KARLSRUHE - UMWELT- 

UND ARBEITSSCHUTZ 2009), Bericht über Klimaschutzaktivitäten in Karls-

ruhe (STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2008), Agenda-

21-Handlungskonzept (STADT KARLSRUHE - DER OBERBÜRGERMEISTER 

2008) sowie die Fortschrittsberichte der Jahre 2010 und 2011 (KA-OC-1, 

STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2011, STADT KARLSRU-

HE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2012). 

 Münster: Klimaschutzkonzept 2020 für die Stadt Münster (DUSCHA U.A. 

2009), Beschlussvorlage des Stadtrats zur Umsetzung des Klimaschutz-

konzeptes 2020 (STADT MÜNSTER 2010c), Teil 1b des Handlungskonzep-

tes zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2020 (STADT MÜNSTER 

2010b), Finanz- und Kostenplan zum Handlungskonzept zur Umsetzung 

des Klimaschutzkonzeptes 2020 (STADT MÜNSTER 2010a), Pressemitte-

lung zum Klimaschutzkonzept 2020 (STADT MÜNSTER 2013), Handlungs-

konzept zur Umsetzung der Empfehlungen des Beirates für Klima und 
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Energie von 1995/1996 (UMWELTAMT MÜNSTER 1995) 

 Ansbach: Kommunales Klimaschutzkonzept Stadt Ansbach (WEISS-

HARDY BLANKA U.A. 2010), Niederschrift über die Sondersitzung des Um-

weltausschusses am 28.06.2010 (STADT ANSBACH 2010). 

D.I. FÖRDERUNG UND INITIATIVE ZUR KONZEPTERSTELLUNG  

D.I.1. KARLSRUHE 

 

Nachdem die ausgelaufenen Ziele und Maßnahmenhorizonte des Ende des letz-

ten Jahrhunderts erstellten Agenda-21-Handlungskonzeptes (STADT KARLSRUHE - 

DER OBERBÜRGERMEISTER 2008) im Jahre 2006 einer Aktualisierung und Neuori-

entierung bedurften, hat sich der Gemeinderat der kreisfreien Stadt Karlsruhe 

entschlossen, erneut Ziele im kommunalen Klimaschutz zu formulieren. Im Ge-

gensatz zur vorherigen Handlungsperiode wurde nun auch Wert gelegt auf quan-

titative Zielsetzungen (KA-IM-5). Darüber hinaus hat der Gemeinderat die Kli-

maneutralität der Stadt als erreichbares Fernziel beschlossen (KA-IM-1). Zusätz-

lich sind mit der sog. „2-2-2-Formel“ konkrete Zielvorgaben als Ausfluss des Kli-

maschutzkonzeptes politisch verfestigt worden, welche die Marschrichtung für 

die kommenden Jahre ausgeben und an welchen sich die Klimaschutzaktivitäten 

messen lassen müssen (KA-IM-5). 

 

Das Klimaschutzkonzept sowie der Bericht über die Klimaschutzaktivitäten in 

Karlsruhe wurden unter breiter Akteurspartizipation erstellt (s. Arbeitsgruppe Kli-

maschutzbericht, STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2008, S. 1; 

s. Arbeitsgruppe Klimaschutzkonzept in Anlage 3, STADT KARLSRUHE - UMWELT- 

UND ARBEITSSCHUTZ 2009, S. 162). Der vorherige Klimaschutzbericht – als vorbe-

reitende Sammlung von bisherigen Aktivitäten im Klimaschutz (siehe STADT 

KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2009, S. 11) –  „versteht sich als ein 

Baustein bei der Erarbeitung eines umfassenden Klimaschutzkonzeptes für 

Karlsruhe“ (STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2008, S. 6)  und 

kann somit als integraler Bestandteil des mehrere Teile umfassende Klima-

schutzkonzeptes angesehen werden, welches schon knapp ein Jahr und sechs 

Monate später veröffentlicht wurde.  

 

Bei der Erarbeitung des Klimaschutzkonzepte wurden Fördermittel der Kommu-

nalrichtlinie in der Fassung von 2008 i.H.v. 80 % der förderfähigen Kosten für 

externe Gutachter in Anspruch genommen (KA-VOR-1). Bei der Durchsicht des 
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Karlsruher Klimaschutzkonzeptes hat sich herausgestellt, dass nur die Bilanzie-

rung der CO2-Emissionen und Energieströme im Rahmen der Kommunalrichtlinie 

gefördert wurden: „Das Klimaschutzkonzept wurde in Teilen durch das Bundes-

umweltministerium (BMU) aus Mitteln der Klimaschutzinitiative gefördert. Projekt-

titel: Teilkonzept Energie- und Emissionsbilanz mit Berichtssystem und Szenari-

en“ (STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2009, S. 2). Dies ist bei 

der Analyse respektive Bewertung der empirisch erhobenen Daten zu berück-

sichtigen. Bei stringenter Beachtung der Forschungsfrage, welche die Konzept-

förderung durch die Kommunalrichtlinie als Bewertungskriterium voraussetzt, ist 

bei Karlsruhe ausschließlich die CO2- und Energiebilanzierung als Forschungs-

gegenstand zu betrachten. 

Dennoch hat die Beschäftigung mit dem Maßnahmenkatalog einen forschungsre-

levanten Reiz und wirft folgende Frage auf: Entfaltet ein Maßnahmenkatalog oh-

ne Vergabe der Konzeptarbeit an externe Gutachter ebenso dieselbe Wirkung 

auf den lokalen Klimaschutz wie ein von verwaltungsinternen Personal entwickel-

tes Handlungsprogramm (freilich mit jeweils intensiver Akteursbeteiligung)? Dies 

ist im Rahmen dieser Arbeit nicht zu untersuchen, geschweige denn zu argumen-

tieren; vor allem, da die Vergleichbarkeit mit den weiteren untersuchten Kommu-

nen insoweit leidet, als dass das Klimaschutzkonzept keine Potenzialbetrachtung 

i.S.d. Kommunalrichtlinie (unabhängig der Version) aufweist (KA-OP-5). Somit ist 

nicht dieselbe methodische Grundlage gegeben, da durchaus die Potenzialana-

lyse ebenso Auswirkungen auf die Maßnahmenentwicklung innehat. 

Nichtsdestotrotz werden als zusätzlich (i.S.d. Forschungsfrage) identifizierte Ef-

fekte, welche aus den Maßnahmen herrühren, beschrieben – zwar mit dem Vor-

behalt, dass diese die Forschungsfrage nicht exakt treffen, aber dennoch Indiz 

sein können für die Notwendigkeit und Wirkungen eines ganzheitlichen Klima-

schutzkonzeptes. Der „Karlsruher Sonderfall“ wird bei der weiteren Analyse der 

Effekte implizit berücksichtigt. 

D.I.2. MÜNSTER 

In Münster hat der kommunale Klimaschutz schon langjährige Tradition. Bereits 

im Jahr 1995 hat der Münsteraner Stadtrat mit einem konkreten CO2-

Reduktionsziel, dem Beschluss über die Umsetzung des damaligen Klimaschutz-

konzeptes und der Einrichtung der Koordinierungsstelle für Klima und Energie 

starke Handlungskapazitäten aufgebaut (MÜ-VOR-1, UMWELTAMT MÜNSTER 

1995, DUSCHA U.A. 2009, S. 3). 
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Man muss in Münster als situative Determinante speziell berücksichtigen, dass 

aufgrund der langjährigen und vielfältigen Aktivitäten und Erfolge (z.B. Auszeich-

nung mit EEA Gold, Bundeshauptstadt im Klimaschutz, DUSCHA U.A. 2009, S. 3) 

vor Erarbeitung des aktuellen Klimaschutzkonzeptes im Jahre 2008 eine sehr 

hohe soziokulturelle und politische Akzeptanz im Bereich des kommunalen Kli-

maschutzes vorherrschte (MÜ-VOR-7, DUSCHA U.A. 2009, S. 3 f.). Die Umset-

zung respektive Durchsetzung von Projekten hat hier von vorneherein höhere 

Erfolgsaussichten als in Kommunen, in welchen der „Klimaschutz noch in den 

Kinderschuhen steckt“ (MÜ-VOR-6). Die politisch-institutionellen Handlungska-

pazitäten sind im Vorfeld schon auf einem höheren Level. 

Im Gegensatz zum Konzept der 1990er Jahre, welches isoliert durch den damals 

eingesetzten Beirat für Klima und Energie erstellt worden ist (vgl. auch DUSCHA 

U.A. 2009, S. 3) und auch keine echte Akzeptanz bei den betroffenen Akteuren 

nach sich zog („viele fühlten sich überrumpelt und das hatte damals eine negati-

ve Wirkung“, MÜ-VOR-5), setzte Münster bei der Erarbeitung des aktuellen Kli-

maschutzkonzeptes auf eine breite Akteurspartizipation („durch den hohen Betei-

ligungsanteil erreichte man eine unheimlich hohe Akzeptanz“, MÜ-VOR-5). Be-

merkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass die erste Version der Kommu-

nalrichtlinie – aufgrund derer sich Münster das Klimaschutzkonzept zu 80 % hat 

fördern lassen (MÜ-VOR-4, BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2008c) – die parti-

zipativen Elemente nicht als Förderbestandteil auswies (MÜ-VOR-5). 

D.I.3. ANSBACH 

Der Ansbacher Stadtrat hat am 28.10.2008 die Erstellung eines integrierten 

kommunalen Klimaschutzkonzeptes beschlossen (WEISS-HARDY BLANKA U.A. 

2010, S. 12). Maßgeblicher Anstoß hierfür war die Möglichkeit der Förderung 

über die Kommunalrichtlinie von 2009 (BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2009b, 

AN-VOR-1). Bereits vor Aufkommen der Förderrichtlinie wurde in Ansbach die 

systematisch-konzeptionelle Beschäftigung mit den kommunalen Klimaschutz-

aufgaben gewünscht. Auffällig ist, dass sofort nach Kenntnis der Fördermöglich-

keit in kürzester Zeit die entsprechenden Schritte zur Erstellung des Klima-

schutzkonzeptes eingeleitet wurden. Es kann durchaus behauptet werden, dass 

die Förderrichtlinie hierfür der Auslöser war (AN-VOR-2).   

Im direkten Vergleich mit der Kommunalrichtlinie aus dem Jahr 2008, welche die 

Förderbasis für Münster bildete, ist erkennbar, dass in der aktuelleren Version 

aus dem Jahr 2009 die partizipative Erstellung nun expliziter Bestandteil des Kli-

maschutzkonzeptes (WEISS-HARDY BLANKA U.A. 2010, S. 12) und damit Fördervo-
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raussetzung war (BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2009b, S. 2: „Die Konzepte 

sind unter Beteiligung der relevanten Akteure zu erstellen“). 

Im Folgenden werden (von den jeweiligen Interviewpartnern) ausgewählte Im-

pacts und Outcomes als Effekte des Klimaschutzkonzeptes dargestellt und hin-

sichtlich ihrer Additionality diskutiert. 

D.II. IMPACTS 

D.II.1. KARLSRUHE 

 

Wie im Kapitel  D.I.1 angeklungen, sind im Nachgang zur Erstellung des Klima-

schutzkonzeptes neue Zielsetzungen formuliert und vom Gemeinderat beschlos-

sen worden. Diese Impacts schlagen sich in der sogenannten 2-2-2-Formel nie-

der, welche aussagt, bis 2020 sowohl die CO2-Emissionen wie auch den End-

energieverbrauch im Stadtgebiet um jeweils 2% jährlich zu senken und den An-

teil an erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch zu verdoppeln; Basisjahr 

hierzu ist 2007. 

Die 2-2-2-Formel steht im Endeffekt als „übergeordneter Outcome“ des Klima-

schutzkonzeptes auch hier methodisch vor der Analyse weiterer Effekte, da die 

neuen lokalpolitischen Zielsetzungen ebenso die Beurteilung der zielbezogenen 

Effektwirksamkeit beeinflussen (siehe Kapitel  B.I).  

Insgesamt ist eine gewisse zeitliche und inhaltliche Kausalität von Konzept zu 

Zielformulierung erkennbar. Die Lokalspezifizität ist einer lokalpolitischen Zielset-

zung immanent. Die Exklusivitätsfrage lässt sich hingegen nur unter Bezugnah-

me auf Kapitel  D.IV.1 beantworten, da grundsätzlich vor Klimaschutzkonzepter-

stellung die Notwendigkeit und der Wille zur Aufstellung aktueller klimapolitischer 

Zielsetzungen bereits vorhanden waren (KA-IM-4). Dennoch war die erstmalige 

lokalspezifische Bilanzierung der CO2-Emissionen die inhaltliche und argumenta-

tive Basis für die Aufstellung realistischer Zielsetzungen (KA-ADD-17).  

Demnach könnte schon dem Effekt „Beschluss der 2-2-2-Formel“ eine zusätzli-

che Wirkung i.S.d. Forschungsfrage zuerkannt werden – freilich ohne Berück-

sichtigung der förderrichtlinienbezogenen Relevanz, da das Konzept in toto nicht 

gefördert wurde und es nicht zweifelsfrei belegt werden kann, dass ausschließ-

lich die Bilanzierung zur Aufstellung der Zielsetzungen führte. 

 

D.II.2. MÜNSTER 
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Eine breite Akteursbeteiligung war aber sicherlich ausschlaggebend für die For-

mulierung der Münsteraner Zielsetzungen aus dem Jahr 2008: In einer großen 

Konferenz mit etlichen Stakeholdern wurde das Ziel entwickelt, die gesamtstädti-

schen CO2-Emissionen um 40 % bis 2020 gegenüber dem Basisjahr 1990 zu 

reduzieren (MÜ-IM-1, MÜ-IM-4, DUSCHA U.A. 2009, S. 3) sowie den Anteil erneu-

erbarer Energien am Endenergiebedarf auf 20 % zu erhöhen (MÜ-IM-2). Lokal-

politische Verbindlichkeit erhielten diese Zielsetzungen mit Stadtratsbeschluss 

vom 12.03.2008 (MÜ-IM-3, DUSCHA U.A. 2009, S. 3). Als methodische und inhalt-

liche Basis zur Zielerreichung ist das Klimaschutzkonzept in Auftrag gegeben 

worden, welches die notwendigen Handlungsschritte aufzeigen sollte (MÜ-VOR-

3). 

D.II.3. ANSBACH 

Mit Beschluss vom 28.06.2010 bekennt sich der Stadtrat einstimmig zu dem Ziel, 

bis zum Jahr 2020 die CO2-Emissionen um 40% – bezogen auf das Basisjahr 

1990 –  zu reduzieren (AN-IM-1; STADT ANSBACH 2010, S. 7). Gleichzeitig „billigt“ 

der Stadtrat das Klimaschutzkonzept und akzeptiert es als Grundlage für das 

weitere Handeln (AN-IM-2; STADT ANSBACH 2010, S. 7). Diese Formulierung ist 

zwar recht zurückhaltend, bildet aber dennoch neben der lokalspezifischen CO2-

Zielsetzung mit den dadurch erhöhten institutionell-politischen Handlungsmög-

lichkeiten das argumentative Rückgrat der Verwaltung bei der Durchsetzung von 

Klimaschutzinteressen. 

D.III. SCHWIERIGKEITEN DER ADDITIONALITY-BEWERTUNG 

Bei Analyse der Extraktionsergebnisse sind einige allgemeine Hemmnisse und 

Beurteilungsschwierigkeiten offenkundig geworden, welche zumindest einen heu-

ristischen Wert im Hinblick auf Bewertungsgrenzen von Konzeptwirkungen auf-

weisen. 

So kann beispielsweise konstatiert werden, dass der territorial auf Karlsruhe be-

grenzte und sektorübergreifende Endenergieverbrauch im Zeitraum 2007 – 2010 

um 8% gesunken ist (STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2012, 

S. 8) und die stadtweiten CO2-Emissionen um knapp 15% vermindert werden 

konnten (STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2012, S. 9). Die im 2-

2-2-Beschluss gesetzten Zielsetzungen werden mehr als eingehalten. Auch die 

Münsteraner CO2-Emissionssituation hat sich seit Fertigstellung des Klima-

schutzkonzeptes bilanziell verbessert (MÜ-OC-1, als Basis wird die Erhebung im 
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Klimaschutzkonzept herangezogen, DUSCHA U.A. 2009, S. 13 ff.).  

Dies ist jedoch nicht kausal aus den Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes 

begründbar (KA-OC-21, MÜ-ADD-2) und direkt einzelnen Maßnahmen zuzu-

schreiben. Es ist m.E. grundsätzlich kritisch zu hinterfragen, ob eine quantitative 

Kausalitätskette zwischen CO2-Bilanz und Klimaschutzaktivität „top-down“ ein-

deutig bewiesen werden kann (zur methodischen Problematik siehe auch SCHÜ-

LE/RAUSCH/FRITSCHE 2011, S. 25).  Die Bestimmung einer lokalen Kausalität wird 

dadurch noch erschwert, dass bundesdeutsche Entwicklungen im Strommarkt 

ebenso die lokale CO2-Bilanz affektieren (z.B. durch emissionsseitige Verbesse-

rung des deutschen Strommixes aufgrund erhöhter Einspeisung erneuerbarer 

Energien). Eine direkte Zuordnung von Maßnahmenumsetzung zu CO2-

Bilanzänderung ist nicht möglich (KA-ADD-15, KA-OC-22, MÜ-ADD-1). Wenn 

überhaupt, könnten nur sehr große Klimaschutzprojekte wie z.B. der Umbau der 

Energieversorgungsstruktur, einen kausalen Einfluss vermuten lassen (MÜ-ADD-

2). 

Hier im Speziellen sowie im Grundsätzlichen ist es schwierig, Outcomes in exklu-

siver Kausalität dem Klimaschutzkonzept zuzuordnen (KA-ADD-2, AN-ADD-3, 

AN-ADD-5). Eine belastbare Aussage über Maßnahmen, welche ausschließlich 

nur aufgrund des Klimaschutzkonzeptes umgesetzt worden sind, kann nicht ge-

troffen werden (KA-ADD-5); hier spielen zu viele heterogene Faktoren eine Rolle, 

sodass es nicht trivial ist, den exakten Beitrag des Konzeptes oder der Konzep-

terstellungsphase eindeutig einer spezifischen Wirkung zuzuordnen; dies sei al-

lenfalls bei Maßnahmen möglich, welche von der Kommune selbst im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten (vgl. mögliche Rollen der Kommunen im Klimaschutz, Kapitel 

B.IV.3.3.2) durchgeführt werden können (AN-VOR-3), extern angeschobene Pro-

jekte sind aufgrund der fehlenden Kausalitätsherstellung zum kommunalen Kli-

maschutzkonzept kaum zu beurteilen (AN-ADD-4).  Ungeachtet dessen ist es 

problematisch – selbst bei exklusivem Maßnahmenkatalog – eine ausschließliche 

Kausalität zu den Outcomes der Handlungsfelder „Energie“ oder „Verkehr“ her-

zustellen, da die formulierten Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes oftmals zu 

unkonkret und unspezifisch sind (KA-OP-3). Dennoch kann konstatiert werden, 

dass das Klimaschutzkonzept eine Durchsetzung und Umsetzung von Klima-

schutzprojekten im Allgemeinen erleichtert (KA-ADD-7, KA-ADD-8) und damit auf 

jeden Fall kapazitätsbildende Wirkungen aufweist. 

Darüber hinaus wären aufgrund des mittlerweile hohen Stellenwertes des Klima-

schutzes in Politik und Gesellschaft etliche Maßnahmen auch ohne ein integrier-
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tes kommunales Klimaschutzkonzept gestartet und umgesetzt worden (KA-ADD-

4, MÜ-OC-12, MÜ-ADD-3). Dies ist bei Kommunen wie Münster, welche ohnehin 

hohe soziokulturell-informationelle und politisch-institutionelle Kapazitäten auf-

weisen, besonders zutreffend: „Die positive Stimmung für den Aktionsraum Kli-

maschutz ist einfach sehr hoch, egal welche politische Mehrheiten wir hier hatten 

in Münster. Wir hatten fast immer mehrheitliche, wenn nicht sogar einstimmige 

Beschlüsse zu den Klimaschutzaktivitäten“ (MÜ-ADD-3). Zudem sei z.B. auf das 

Karlsruher Agenda-Handlungskonzept verwiesen (KA-ADD-3; STADT KARLSRUHE 

- DER OBERBÜRGERMEISTER 2008). 

Ein wesentlicher Effekt im Outcome des politisch-institutionellen Capacity Buil-

dings stellt in Karlsruhe die Systematisierung und Bündelung der vereinzelten 

und vielfältigen Klimaschutzaktivitäten in einem Maßnahmenkatalog (Output) dar, 

sodass diese übersichtlich und thematisch verknüpft dargestellt und als Hand-

lungsempfehlungen verfolgt und systematisch fortgeschrieben werden können 

(siehe KA-ADD-12, STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2011). 

Außerdem werden Interdependenzen zwischen den Maßnahmen aufgezeigt (hier 

wird auf die „Flankierende Maßnahmen“-Spalten der Maßnahmenblätter im Kli-

maschutzkonzept hingewiesen, STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITS-

SCHUTZ 2009, S. 33 ff.). Jedoch erfüllt dieser Effekt nicht die Anforderungen der 

Additionality, da die Maßnahmenerstellung nicht eindeutig konzeptexklusiv ist; 

insoweit wird abermals auf den Maßnahmenkatalog des Karlsruher Agenda-

Konzeptes (STADT KARLSRUHE - DER OBERBÜRGERMEISTER 2008) verwiesen.  

Es ist im Allgemeinen zu hinterfragen, inwieweit die Entwicklung eines Maßnah-

menkatalogs lokalspezifisch oder konzeptexklusiv sein kann, da etliche Ideen für 

Klimaschutzaktivitäten bereits in anderen Kommunen praktiziert werden und 

dann als „Best-Practice“ aufgegriffen werden können. So auch in Karlsruhe, wo 

Handlungsbedarfe und Maßnahmen durch das „Umschauen“ bei anderen Kom-

munen erkannt wurden (KA-ADD-20).  

Darüber hinaus sind viele erkennbare Outcomes im Bereich des soziokulturell-

informationellen und politisch-institutionellen Capacity-Buildings oder des Social 

Networkings festzustellen, welche ebenso entsprechende Outputs im jeweiligen 

Maßnahmen- bzw. Handlungskatalog finden. Eine nachweisliche und ausschließ-

liche Kausalität der Wirkungsentstehung zum Klimaschutzkonzept kann jedoch 

nicht eindeutig festgehalten werden: 

So bietet Karlsruhe mittlerweile eine breite Palette an Beratungs- und Netzwerk-

möglichkeiten den Unternehmen an (KA-OC-14, KA-OC-16) und hat Energieeffi-
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zienznetzwerke und Energietische initiiert (KA-OC-11, KA-OC-12, KA-OC-13,  

M75 bis M79:STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2009, S. 113 ff., 

STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2011, S. 38 f.), Münster hat 

eine Klimaschutzallianz mit Unternehmen gegründet (welche auch ohne Existenz 

eines Klimaschutzkonzeptes in Gründung gegangen wäre, MÜ-OC-12, DUSCHA 

U.A. 2009, S. 90 f.) und Förderprogramme zur energetischen Sanierung auferlegt 

(hier sind keine kausalen Einsparungen nachweisbar, MÜ-OC-2). In Karlsruhe 

kann bei den personellen Aufstockungen im kommunalen Energiemanagement 

(KA-OC-3, KA-OP-7, M3 und M72: STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITS-

SCHUTZ 2009, S. 35 und 109, STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 

2011, S. 4 und 36) und der stadteigenen Klimaschutzagentur (KA-OP-6, KA-OC-

4, M57: STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2009, S. 92 f., STADT 

KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2011, S. 28) eine eindeutige Kausali-

tät zum Klimaschutzkonzept sowie die Exklusivität ebenso nicht zweifelsfrei her-

gestellt werden (KA-ADD-16). 

D.IV. AUSGEWÄHLTE BEISPIELE DER ADDITIONALITY-BEWERTUNG 

Im Bewusstsein der gerade beschriebenen Bewertungsprobleme sind aber auch 

bei der empirischen Datenerhebung Effekte identifiziert worden, welche im Sinne 

der aufgestellten Analysesystematik das Attribut „zusätzlich“ verdienen. Zudem 

soll hier am Fallbeispiel die Problematik der Additionality-Bewertung verdeutlicht 

werden. Daher werden im Folgenden auch Wirkungen diskutiert, welche der Zu-

sätzlichkeitsprüfung in toto nicht standhalten. 

D.IV.1. ERSTMALIGE KENNTNIS DER CO2- UND ENERGIEBILANZ 

Karlsruhe: Die erstmalige Kenntnis der lokalspezifischen CO2-Emissions- und 

Energiesituation stellt als wichtige Entscheidungs- und Evaluationsgrundlage im 

kommunalen Klimaschutz einen wesentlichen Outcome (heuristischer Art) im 

Bereich des soziokulturell-informationellen Capacity-Buildings dar. Die vormals 

erstellten CO2-Bilanzen waren „nur bedingt aussagekräftig für die Karlsruher Si-

tuation“(STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2009, S. 4): Die Bilan-

zierungswerte sind vom Statistischen Landesamt erhoben worden, erst drei bis 

vier Jahre im Nachhinein verfügbar und aufgrund des – von Karlsruhe aus nicht 

steuerbaren – unregelmäßig wiederkehrenden Erhebungsmethoden- und Bilan-

zierungsstrukturwechsels nicht konsistent und vergleichbar. Der Erkenntnisgehalt 

der Landesamterhebung ist nur bedingt aussagekräftig und nicht lokal spezifi-

ziert. Laut Interviewpartner war es „nichts, mit dem man langfristig arbeiten konn-
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te“ (KA-OC-18). Die erstellte lokalspezifische und fortschreibbare Bilanz (Output) 

stellt ein Instrument dar, mit der man „die nächsten Jahre weiterarbeiten kann“. 

Es kann gemessen werden, ob sich „im Hinblick auf die CO2-Einsparung oder 

Energieeinsparung auch wirklich was getan“ hat (KA-ADD-17) und stellt durch 

diese Controllingfunktionalität (KA-OP-1) die Basis für erfolgreiches Klima-

schutzmanagement zur Erreichung der lokalspezifischen Zielsetzungen (Impacts)  

dar (STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2009, S. 4). Hierzu sei auf 

die Fortschreibung im zweiten Fortschrittsbericht 2011 verwiesen (STADT KARLS-

RUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2012). Zudem werden durch die eigens 

vorgenommene Bilanzierung Lern- und Diskussionsprozesse initiiert, welche zu 

einer durchdachten und inhaltlich abgestimmten Bilanzierung (u.a. hinsichtlich 

der verwendeten Methoden für die Allokation von CO2-Emissionen zu den Kop-

pelprodukten Strom und Fernwärme bei KWK-Prozessen) führt (KA-OC-19).  

Zudem brachte die lokalspezifische CO2-Bilanz verwertbare Erkenntnisse über 

die sektorale Emissionsverteilung, welche erstmals die Notwendigkeit der Koope-

ration mit der lokalen Industrie im Klimaschutz belastbar darlegte (KA-OC-20; die 

Industrie weist mit 38 % an den innerstädtischen CO2-Emissionen den größten 

sektoralen Anteil auf, siehe Abbildung Z-2 STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND AR-

BEITSSCHUTZ 2009, S. 5). Der gewünschte Effekt der erstmaligen Kenntnis der 

lokalspezifischen CO2-Emissions- und Energiewerte ist kausal aus dem Klima-

schutzkonzept abzuleiten. Die Lokalspezifizität ergibt sich aus der auf das Stadt-

gebiet maßgeschneiderten Datenerhebung - bislang wurden nur Zahlen vom Sta-

tistischen Landesamt verwendet (KA-ADD-17). Zudem ist der Effekt konzeptex-

klusiv: „Dank einer Förderung durch das Bundesumweltministerium konnten als 

zusätzliche Bausteine des Klimaschutzkonzepts erstmals eine auf die örtliche 

Situation angepasste CO2-Bilanzierung für den Stadtkreis Karlsruhe (Bilanzjahr 

2007) und Entwicklungsszenarien in Auftrag gegeben werden“ (STADT KARLSRU-

HE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2009, S. 4). Ohne die Förderung durch die 

Kommunalrichtlinie wäre aus Kostengründen eine lokalspezifische Bilanzierung 

nicht durchgeführt worden (KA-ADD-1). Insgesamt ist hier eine Additionality im 

Sinne der Forschungsmethodik erkennbar. Der Output, das Vorhandensein einer 

CO2- und Energiebilanz für Karlsruhe, erzeugt einen kausalen, lokalspezifischen 

und konzeptexklusiven Effekt auf den Outcome des ökonomisch-technischen 

Capacity Buildings im Handlungsfeld der Local Governance, welcher zudem eine 

konkrete lokale Zielsetzung (Impact: 2-2-2-Beschluss, KA-IM-5) beeinflusst. 
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D.IV.2. DIE INTEGRATION DES KLIMASCHUTZES IN DIE BAULEITPLANUNG 

Karlsruhe: Wie im Klimaschutzbericht aus dem Jahr 2008 bereits angemerkt, 

kann die Kommune nur dort hoheitlich handeln und im Sinne des Klimaschutzes 

gestalten, „wo sie gesetzliche Zuständigkeits- und Gestaltungskompetenzen hat, 

wie zum Beispiel in der Bauleitplanung“(STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND AR-

BEITSSCHUTZ 2008, S. 6) . Diese Kompetenzen müssen für Aspekte des Klima-

schutzes eröffnet bzw. gestärkt werden. Bislang war die Durchsetzung von Kli-

maschutzinteressen in die kommunale Bauleitplanung (Integration in Flächennut-

zungs- und Bebauungspläne) schwierig, auch nachdem der Gesetzgeber mitt-

lerweile den Klimaschutz explizit als Planungsgrundsatz in § 1 Abs.5, Abs. 6 Nr. 

7f und § 1a Abs. 5 BauGB  aufgenommen hat. Durch die Beschlussfassung des 

Klimaschutzkonzeptes durch den Gemeinderat liegt dem Umwelt- und Grünflä-

chenamt in Karlsruhe eine verbindliche und durchsetzungsstarke Argumentati-

onsgrundlage vor, welches die obligatorische Berücksichtigung klimaschützender 

Aspekte in Planungsvorhaben ermöglicht (siehe KA-ADD-9, KA-ADD-10).  

Zwar lassen sich keine direkten Wirkungen im Handlungsfeld „Energie“ nachwei-

sen (aufgrund des fehlenden Nachweises ausschließlicher Kausalität), dennoch 

ist mit dem Stadtratsbeschluss und der Anhebung des Klimaschutzkonzeptes als 

verbindliche Weisungspapier ein Effekt im Outcome des politisch-institutionellen 

Capacity Buildings zu verzeichnen. Das Konzept mit den beschlossenen Inhalten 

(Output: Maßnahme M12 „Klimagerechte Bauleitplanung“ STADT KARLSRUHE - 

UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2009, S. 44 ff.) war die verwaltungsinterne „Zu-

gangskarte“ zur Durchsetzung der Interessen des Klimaschutzes in der Bauleit-

planung (KA-OC-9, KA-OC-10). So konnten bereits in einigen vorhabensbezoge-

nen Bebauungsplänen energetische Standards über das gesetzliche Niveau hin-

aus verwirklicht werden (STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2011, 

S. 10). Die Vorlage eines Energiekonzeptes ist nun bei vorhabenbezogenen Be-

bauungsplänen obligatorisch; ebenso besteht die Möglichkeit, energetische An-

forderungen zu stellen, welche die EnEV-Vorgaben übertreffen (KA-OC-5). 

Die Kausalität von Output zu Outcome ist gegeben: „Hier war das Klimaschutz-

konzept ganz klar eine Begründung, dass man gesagt hat: Ab heute bitte darauf 

gucken, (…) dass hier ein höheres Energieniveau realisiert wird. Das war eine 

Vorgabe, die zum Beispiel unser Stadtplanungsamt dann auch berücksichtigt 

hat“ (KA-ADD-9).  
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Die Lokalspezifizität und Exklusivität hingegen ist in isolierter Betrachtung der 

Maßnahme nicht eindeutig festzustellen. Hier gilt es, die Beschlussfassung über 

das gesamte Konzept als Output - als „Motor“ - zu betrachten, welche ursächlich 

für die verwaltungsinterne Durchsetzung ist. Die Maßnahme an sich ist sicherlich 

nicht konzeptexklusiv, sondern kann sowohl aus Literatur gewonnen werden und 

zudem auch in weiteren Konzepten Inhalt sein, so z.B. im Klimaschutzkonzept 

2007 der Lokalen Agenda 21 (STADT KARLSRUHE - DER OBERBÜRGERMEISTER 

2008, S. 3). In Konsequenz ist es der Beurteilung auch nicht abträglich, dass das 

Klimaschutzkonzept nur teilweise gefördert wurde. 

In diesem Beispiel ist die Maßnahme an sich nicht ausschlaggebend für die Ge-

nerierung eines Effektes, sondern eher die Macht des Konstrukts „Klimaschutz-

konzept“, welches zu einer Durchsetzung der Klimaschutzinteressen geführt hat. 

Somit muss auf die Exklusivität und Lokalspezifizität des gesamten Konzeptes 

abgestellt werden, was schließlich in seiner Gesamtheit Grundlage für die Be-

schlussfassung war. Da dies im Allgemeinen einen bedeutenden Faktor der Ad-

ditionality-Betrachtung darstellt, wird diesem Aspekt wird in Kapitel D.V geson-

dert nachgegangen.  

D.IV.3. DIE AKQUISE VON PERSONAL UND FINANZEN 

Eindeutige Effekte lassen sich in der personellen und finanziellen Kapazitäts-

schaffung (politisch-institutionelles Capacity Building) feststellen.  

Stärkung der personellen Handlungskapazitäten 

So hat Karlsruhe zur Stärkung der Projektarbeit zur Energieeinsparung in Schu-

len (Output: Maßnahmen M3 und M72 STADT KARLSRUHE - UMWELT- UND AR-

BEITSSCHUTZ 2009, S. 35 und 109, KA-OP-8) eine Klimamanagerin eingestellt 

(Effekt auf den o.g. Outcome, KA-OC-6, M3 und M72 STADT KARLSRUHE - UM-

WELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2011, S. 4 und 36). Die in Ansbach neu geschaffene 

Stelle einer Klimaschutzfachkraft ist maßgeblich am Umsetzungserfolg der im 

Klimaschutzkonzept aufgeführten Maßnahmen beteiligt. Hier ist ganz klar ein 

zusätzlicher Effekt in der Erhöhung der zeitlichen und inhaltlichen Handlungska-

pazitäten festzustellen: „Die ganzen Aktivitäten, die (…) diese Vollzeitstelle 

macht, würden so nicht stattfinden“ (AN-OC-12). Die positiven Wirkungen der 

Personalaufstockung sind offenkundig: „Also es scheitert bei uns oft meistens 

nicht an den Finanzen, sondern einfach an der Manpower“ (AN-OC-7). Der Out-

put der Personalforderung aus dem Klimaschutzkonzept – sowohl in Ansbach 

(Projektidee Nr. 38 des Anhangs WEISS-HARDY BLANKA U.A. 2010) wie auch in 
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Karlsruhe – und die entsprechende personelle Stärkung hat unmittelbare Auswir-

kungen auf die Outcomes des politisch-institutionellen und auch soziokulturell-

informationellen Capacity Buildings, sowie mittelbare Wirkungen auf die Outco-

mes der weiteren Handlungsfelder Energie und Verkehr aufgrund der erhöhten 

Personalstärke zur Umsetzung von Maßnahmen.   

Den genannten Beispielen aus Ansbach und Karlsruhe ist gemein, dass die Lo-

kalspezifizität und Exklusivität des Effektes eine förderimmanente Konsequenz 

darstellt: „Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt vom Klimaschutzkonzept, dass 

man aufbauend aus diesen integrierten Klimaschutzkonzepten eine Klimaschutz-

fachkraft beantragen kann“ (AN-ADD-8). Die jeweiligen Personalstellen wurde 

nur ausgeschrieben, weil die Kommunalrichtlinie eine entsprechende Förderung 

bereithält, welche ein kommunales Klimaschutzkonzept als zwingende Voraus-

setzung fordert (siehe beispielsweise BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2010b, 

S. 2: „Voraussetzungen für die Förderung sind ein Klimaschutzkonzept oder Teil-

konzept, das nicht älter als drei Jahre ist sowie ein Beschluss des obersten Ent-

scheidungsgremiums über die Umsetzung der Konzepte und den Aufbau eines 

Klimaschutz-Controllingsystems“). Das lokalspezifische und freilich auch exklusi-

ve Konzept (es ist zwingend ein integriertes Klimaschutzkonzept gefordert) ist 

demnach notwendig zur Erlangung des Effektes der geförderten Personalaufsto-

ckung.  

Es sei am Rande darauf hingewiesen, dass durchaus kritisch zu hinterfragen ist, 

inwieweit dies einen „nachhaltigen“ Effekt darstellt. Bei Betrachtung der Förder-

systematik hat sich die Kommunalrichtlinie diesen zusätzlichen Effekt ja selbst 

geschaffen – im Umkehrschluss ist der Effekt ebenso von der jeweiligen Richtli-

nie abhängig. Falls der Fördermittelgeber beispielsweise beschließt, die Förde-

rung von Klimaschutzfachleuten künftig nicht mehr anzubieten, fällt auch die 

Möglichkeit der Generierung des zusätzlichen Effektes weg. Dies darf aber an 

dieser Stelle nicht interessieren, da die Fakten zählen. Und es ist zweifelsfrei 

erkennbar, dass die damalige Förderlage zusätzliche Effekte erlaubte und diese 

im Sinne der Forschungsfrage als solche zu identifizieren sind. Es bleibt jeden-

falls festzuhalten, dass der Fördermittelgeber sich selbst zusätzliche Effekte aus 

Klimaschutzkonzepten generieren kann. Je nach politischem Schwerpunkt kön-

nen verschiedene Fördergegenstände in die Richtlinie aufgenommen werden 

und so gezielt Klimaschutzthemen gesteuert werden. So sind in der aktuellen 

Kommunalrichtlinie Fördermöglichkeiten zur Implementation von Mobilstationen 

oder zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur integriert (BUNDESMINISTE-

RIUM FÜR UMWELT 2013b, S. 8). Wenn diese Opportunitäten von den Kommunen 
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nur aufgrund der neu geschaffenen Förderlage in Angriff genommen werden 

können und ein entsprechendes Klimaschutzkonzept vorliegt, sind zusätzliche 

Effekte im Vorfeld schon abzusehen. Dies ist m.E. aber nicht negativ anzulasten. 

Es erweckt vielmehr den Eindruck, dass das Klimaschutzkonzept ein wertvolles 

Grundlageninstrument zur Akquirierung von Fördermitteln darstellen kann, was – 

und das kann nur Maßstab der Betrachtung sein -  im Endeffekt den Kommunen 

zu Gute kommt. 

Zurück zur personellen Kapazitätsschaffung: Ebenso ist in Münster ein Klima-

schutzbeauftragter eingestellt worden, welcher die Kommune bei der Umsetzung 

der Maßnahmen aus dem Handlungskatalog unterstützen soll. Im Gegensatz zu 

Karlsruhe und Ansbach erfolgte hierbei eine Festeinstellung (MÜ-OC-4) und da-

mit dauerhafte Kapazitätsschaffung (Outcome) ohne Inanspruchnahme der För-

dermöglichkeit durch die Kommunalrichtlinie. Eine Additionality ist dennoch zu 

verzeichnen, da nur aufgrund des lokalspezifisch festgestellten Handlungsbe-

darfs (MÜ-OC-4, Maßnahme Ü1 und Ü6 siehe DUSCHA U.A. 2009, S. 54,57 und 

STADT MÜNSTER 2010b) die Erfordernis zusätzlichen Personals erkannt wurde 

und die Schaffung der Personalstelle durch das Klimaschutzkonzept exklusiv 

begründet werden konnte (siehe „Die 5 wichtigsten Maßnahmen“ DUSCHA U.A. 

2009, S. 7, STADT MÜNSTER 2010c, S. 3). 

Stärkung der finanziellen Handlungskapazitäten 

Eng verknüpft mit der Verbesserung der personellen Handlungskapazitäten kann 

das Klimaschutzkonzept ebenso als Argumentationsgrundlage für die Aufsto-

ckung von monetären Mitteln zur Umsetzung der vorgeschlagenen Klimaschutz-

aktivitäten dienen. 

Besonders eindeutig ist dies in Münster zu spüren. Das Münsteraner Klima-

schutzkonzept sowie das Handlungskonzept (Output: Umsetzungs-, Zeit- und 

Finanzplan DUSCHA U.A. 2009, S. 83 ff.; STADT MÜNSTER 2010a, MÜ-OP-1, MÜ-

OC-7) veranschlagen knapp 15,3 Millionen € für die Umsetzung der für die Ziel-

erreichung (Impact) notwendigen Maßnahmenvorschläge und weisen auch auf 

die Notwendigkeit der politischen Verabschiedung des Konzeptes inklusive der 

Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel hin (MÜ-OP-1, DUSCHA U.A. 2009, 

S. 107). So wären z.B. „Social-Networking“-Outcomes wie die Umsetzung der 

Kampagne „Klima sucht Schutz in Münster“ (MÜ-OC-13, MÜ-ADD-13) ohne die 

Zurverfügungstellung von Finanzmitteln aufgrund der Veranschlagung im Klima-

schutzkonzept (MÜ-OP-2, MÜ-OP-4, DUSCHA U.A. 2009, S. 84) nicht möglich ge-

wesen. Schlussendlich hat der Stadtrat zur Maßnahmenumsetzung 6,625 Millio-
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nen € bis 2020 bewilligt (MÜ-OC-7, MÜ-OC-8, STADT MÜNSTER 2010c, S. 5).   

Durch das inhaltlich fundierte Klimaschutzkonzept, die breite Akteursbeteiligung 

bei der Konzepterarbeitung und aufgrund der intensiven Diskussionen des The-

menkomplexes „Klimaschutzkonzept“ im Stadtrat hat sich die politische Führung 

eine Selbstverpflichtung auferlegt. Hier kommt ein m.E. wesentlicher Punkt zum 

Tragen. Die Durchsetzungsfähigkeit zur Generierung finanzieller Kapazitäten 

(politisch-institutionelle Outcomes) wird anscheinend maßgeblich beeinflusst 

durch den politischen Druck, welches das Klimaschutzkonzept aufbauen kann. 

Um hier die Frage nach der Exklusivität beantworten zu können, sind die Fakto-

ren zu untersuchen, welche das Klimaschutzkonzept zu einem solch durchset-

zungsstarken bzw. unterstützenden Instrument machen. Diese grundlegenden 

Betrachtungen werden in Kapitel D.V eingehender betrachtet. Die Beurteilung 

der Lokalspezifizität ist hingegen relativ trivial, die finanzielle Mittelzusammenstel-

lung sollte auf die örtlichen Maßnahmen angepasst erfolgen und kann nur dann 

als fundierte Argumentationsgrundlage Anwendung und Gehör finden. 

D.IV.4. ZWISCHENKONKLUSION 

Festzustellen ist, dass die Forschungsfrage bei einigen Beispielen positiv beant-

wortet werden kann; integrierte kommunale Klimaschutzkonzepte erzeugen 

nachweislich zusätzliche Effekte im kommunalen Klimaschutz. Doch noch inte-

ressanter als diese simple Feststellung ist die Frage nach den Hintergründen und 

vor allem, ob es möglich ist, in allgemeingültiger Art und Weise die tatsächlichen 

„Hauptwirkungen“ von Klimaschutzkonzepten zu postulieren. Freilich sind der 

Analyseumfang und die Forschungstiefe nicht ausreichend, um repräsentative 

Aussagen hierüber anzustellen. Dennoch sind bei Betrachtung der durchaus un-

terschiedlichen Beispiele einige Gemeinsamkeiten bei den Outcomes hinsichtlich 

Art (durchweg Capacity Building) und Erfolgsfaktoren aufgefallen, die folgende 

Hypothese erlauben: Das Klimaschutzkonzept dient im Endeffekt der Stärkung 

von Handlungskapazitäten, um Interessen des kommunalen Klimaschutzes mehr 

Gehör und politische Durchsetzungskraft zu verschaffen.  

Das folgende Kapitel versucht, in aller gebotenen Kürze die Gründe hierfür zu 

erörtern.  
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D.V. DAS KLIMASCHUTZKONZEPT ALS M ITTEL ZUR ARGUMENTATION UND 

DURCHSETZUNG VON KLIMASCHUTZINTERESSEN  

Rückgrat der kommunalen Klimaschutzaktivitäten bildet in allen betrachteten 

Kommunen der verbindliche Beschluss des kommunalpolitischen Gremiums. 

Generell ist festzuhalten, dass sich durch die kommunalpolitische Festlegung auf 

quantitative und damit überprüfbare Zielsetzungen sowie durch die Beschluss-

fassung über die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept bzw. 

den Handlungskatalogen (STADT ANSBACH 2010, AN-IM-2, STADT MÜNSTER 

2010c, KA-IM-2) eine wesentliche Kapazitätsbildung bzw. –erweiterung im Be-

reich der klimarelevanten Handlungskapazitäten vollzogen hat. Der neue Zielho-

rizont muss nun mittels Klimaschutzmaßnahmen inhaltlich und strukturell  gefüt-

tert werden, welche von der Verwaltung umgesetzt werden müssen (KA-VOR-2, 

MÜ-ADD-14). Die geschaffene Beschlusslage führt mitunter zur Generierung 

eines klimapolitischen „Zugzwangs“ und führt zur Stärkung der Durchsetzungs-

kraft von klimaschutzbezogenen Projekten. Die Verwaltung hat die Möglichkeit, 

sich jederzeit auf den verbindlichen Ratsbeschluss zu berufen (MÜ-OC-9). Das 

Klimaschutzkonzept dient neben der politischen Durchsetzung von Klimaschutz-

interessen hierbei ebenso zur verwaltungsinternen Implementierung des Klima-

schutzes. So konnte beispielsweise in Karlsruhe eben maßgeblicher Einfluss auf 

die Bauleitplanung genommen werden (siehe Kapitel D.IV.2). 

Selbstverständlich differiert die Intensität der generierten Handlungskapazität von 

Kommune zu Kommune, je nach Detailliertheit, Grad der Verbindlichkeit und 

Konkretheit des Ratsbeschlusses (so hat Münster explizit einzelne Maßnahmen 

mit Arbeitsauftrag und Zeithorizonten beschlossen: STADT MÜNSTER 2010c). Hin-

zu kommt, dass in Karlsruhe und Münster die Erwartungshaltung der Bürger-

schaft, Politik und Wirtschaft zur Erfüllung der Zielsetzungen stark ausgeprägt zu 

sein scheint, was den interessenpolitischen Druck, aber auch die möglichen 

Handlungskapazitäten bei den handelnden Akteuren erhöhen kann (KA-IM-6, 

MÜ-OC-11).  

Bezugnehmend auf den Impact der lokalspezifischen Zielsetzung und der Be-

schlussfassung über das jeweilige Klimaschutzkonzept (inklusive der darin ent-

haltenen Maßnahmen) wird in Karlsruhe, Münster und Ansbach das Klima-

schutzkonzept demnach als argumentative Grundlage für die politische und ver-

waltungsinterne Durchsetzung von Klimaschutzprojekten angesehen. Das Kon-

zept dient sozusagen als Instrument zur Schaffung und Erweiterung politisch-

institutioneller Kapazitäten (Outcome) im Handlungsfeld Local Governance. In 
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allen Kommunen können aufgrund des Klimaschutzkonzeptes Projektideen ver-

waltungsintern und gegenüber der politischen Kommunalvertretung fundierter 

begründet werden und die Durchsetzungswahrscheinlichkeit erhöhen (siehe bei-

spielsweise AN-OC-3).  

Es kann unter Heranziehung der Forschungssystematik geschlossen werden, 

dass durch die kommunalpolitische Beschlussfassung über die Implementierung 

übergeordneter Impacts und die daraus abgeleitete Konzeptumsetzung Outco-

mes im Bereich des politisch-institutionellen Capacity Buildings geschaffen wer-

den. Die verbindliche Festlegung auf die Zielsetzungen beeinflusst maßgeblich 

die kommenden Aktivitäten im kommunalen Klimaschutz, und zwar dergestalt, 

dass die politische Selbstbindung die Durchsetzungsfähigkeit künftiger Klima-

schutzmaßnahmen erhöhen könnte. Der jeweilige Ratsbeschluss umfasst dem-

nach nicht nur die Verabschiedung lokalspezifischer Zielsetzung als handlungs-

leitende Impacts, sondern ebenso die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Kli-

maschutzkonzept.  

Diese Beschlussfassung über die Umsetzung des Klimaschutzkonzept bzw. des 

Handlungskatalogs (Output: als „Masterkatalog“ zur Identifizierung der künftigen 

Handlungsfelder, KA-OP-3) stellt eine Stärkung und Erweiterung der politisch-

institutionellen Handlungskapazitäten der Verwaltung – welche mit der Umset-

zung der Maßnahmen betraut ist - dar (Outcome) und damit direkte Effekte, wel-

che aus den Klimaschutzkonzepten generiert werden.  

Nun gilt es zu prüfen, inwieweit diese Kapazitätsschaffung lokal- und konzept-

spezifisch ist. Es stellt sich also die Frage nach der Additionality, im engeren 

Sinne nach der Exklusivität der Klimaschutzkonzepterstellung bzw. des Klima-

schutzkonzeptes: Wie schafft es das Klimaschutzkonzept, diese kommunalpoliti-

schen Beschlüsse und damit die Verbindlichkeit und damit geschaffene Durch-

setzungskraft kommunaler Klimaschutzaktivitäten zu erzeugen? Was ist der Be-

nefit dieses strategisch-analytischen Gesamtkonzepts im Gegensatz zu isoliert 

erarbeiteten Einzelmaßnahmen im Hinblick auf die Durchsetzung im Kommunal-

gremium? 

 

Im Allgemeinen sind drei Faktoren im Rahmen der empirischen Analyse aufgefal-

len, welche tendenziell als Erfolgskriterien für die Exklusivität eines integrierten 

kommunalen Klimaschutzkonzeptes im Sinne eines Gesamtwerks angesehen 

werden können (siehe z.B. MÜ-ADD-6): 
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 Die externe, wissenschaftlich fundierte Erstellung des Konzeptes 

 Die Lokalspezifizität der Konzeptinhalte 

 Die intensive Partizipation lokaler Stakeholder 

D.V.1. ANALYTISCH-KONZEPTIONELLE BEARBEITUNG DURCH EXTERNE GUTACHTER  

Als ein wesentliches Merkmal zur Durchsetzung von Klimaschutzinteressen im 

kommunalpolitischen Gremium wird die Erarbeitung eines analytisch fundierten 

Klimaschutzkonzeptes durch externe, fachkundige Dritte angesehen. Sowohl der 

analytisch-bewertende Part als auch die Maßnahmenerarbeitung profitiert von 

der Beauftragung externer Experten, da diesen in der Regel – aufgrund ihrer pro-

fessionellen Beschäftigung mit dem Thema des kommunalen Klimaschutzes und 

im Speziellen mit der Aufstellung kommunaler Klimaschutzkonzepte – ein höhe-

res Maß an Fachkunde und Erfahrung zuerkannt wird als den Mitarbeitern der 

Kommunalverwaltungen vor Ort (AN-OC-3, MÜ-ADD-7). Dies erhöht die argu-

mentative Kompetenz und Akzeptanz und schafft hierdurch starke Kapazitäten 

bei der Durchsetzung von Klimaschutzinteressen im politischen Gremium. Die 

„offizielle“ Erarbeitung durch Fachexperten erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 

das Konzept samt Maßnahmenkatalog von der Lokalpolitik wahr und ernst ge-

nommen wird (MÜ-ADD-6). 

So ist beispielsweise in Münster ein aus dem Klimaschutzkonzept generierter 

Effekt zu erkennen, welcher sich eben diesen Expertenstatus explizit zu Nutze 

macht: Das Aufzeigen realistischer Wege zur Erreichung der lokalpolitischen 

Zielsetzungen durch externe Experten führte im Stadtrat zur Erkenntnis, dass die 

gesetzten Ziele doch nicht so ohne weiteres zu erreichen sind und das Bewusst-

sein geschärft wurde, dass neben dem innerstädtischen Ausbau erneuerbarer 

Energien auch Investitionen in Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur 

Schaffung soziokulturell-informationeller Kapazitäten (z.B. Umweltbewusstsein in 

der Bevölkerung) durch „Social Networking“ vonnöten sind (MÜ-OC-5). Die fach-

lich fundierte Analyse und Potenzialermittlung räumte eventuell vorhandene illu-

sorische Ansichten beiseite und ebnete den Weg für eine realistische Beschäfti-

gung mit den Notwendigkeiten zur Erreichung der selbst gesetzten Ziele (zur 

Möglichkeit der Zielerreichung aufgrund der erkannten Potenziale: DUSCHA U.A. 

2009, S. 30 ff.). 

Es sei hier angemerkt, dass die Kommunalrichtlinie ab Version 2009 explizit nur 

die Kosten externer Gutachter fördert („fachkundiger Dritter“ BUNDESMINISTERIUM 

FÜR UMWELT 2009b) – die Kosten für eigenes Verwaltungspersonal zur Erstellung 
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eines Konzeptes jedoch nicht, wie es in der Richtlinie von 2008 noch der Fall war 

(BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2008c). Im Lichte der genannten Erkenntnisse 

erscheint dies auch nur folgerichtig und zielführend. Zudem wird darauf hinge-

wiesen, dass aus methodologischen Gründen keine Aussage über Karlsruhe 

getroffen werden kann, da ausschließlich der analytische Part von externen Gut-

achtern erstellt worden ist. 

D.V.2. DIE LOKALSPEZIFIZITÄT DER KONZEPTINHALTE  

Wie das Münsteraner Beispiel zeigt, ist zur Argumentation der Notwendigkeit 

bestimmter Maßnahmen neben der externen Fachkunde der lokalspezifische 

Bezug ein wesentlicher Faktor: Die Maßnahmenerarbeitung fußt hierbei auf den 

detaillierten und hochwertigen Analysen der Treibhausgas- und Energiesituation 

vor Ort; es liegen sektorübergreifend (private Haushalte, GHD, kommunale Lie-

genschaften, Verkehr) fundierte Daten über lokale Energieverbräuche, Energieef-

fizienzpotenziale und erneuerbare Energien vor. Das Konzept sollte schon maß-

geschneidert sein, um effektiv sein zu können, da die relevanten örtlichen Ver-

hältnisse von Kommune zu Kommune unterschiedlich sind. So weist die Stadt 

Münster in ihrem Konzept aufgrund der dort vorherrschenden Bevölkerungsstruk-

tur (hoher Bildungsstand) und der zahlreichen, bereits seit 1995 umgesetzten 

investiven Klimaschutzmaßnahmen einen relativ hohen Informations-, Beratungs- 

und Bildungsanteil auf (s.a. MÜ-OP-2, MÜ-OP-4, MÜ-ADD-11). 

Diese Lokalspezifität der Datenerhebung, gepaart mit dem externen Fachkun-

denachweis, wird als Garant für die Erarbeitung sinnvoller und plausibler Maß-

nahmen angesehen.  

Ein konkretes, im Sinne der Strukturanalytik durchdekliniertes Beispiel für die 

Bedeutsamkeit der Kombination von externer Fachkunde und lokalem Bezug  

findet sich auch in Ansbach: Um einen wirksamen Effekt im Outcome „Energieef-

fizienz“ des Handlungsfeldes „Energie“ zu erreichen, sind in einem vorbereiten-

den Schritt die ökonomisch-technischen Kapazitäten (Outcome im Handlungsfeld 

„Local Governance – Capacity Building“) im Bereich der Abwärmenutzung bei 

Biogasanlagen aufzubauen. Schon vor Erstellung des Klimaschutzkonzeptes war 

die Idee vorhanden, mit Landwirten entsprechende Projekte zu starten (AN-OC-

2). Doch erst durch die Hilfestellung des Klimaschutzkonzepts als argumentative 

Beschlusslage konnten erste Projekte gestartet werden; das lokalspezifisch und 

fachkundig erarbeitete Konzept gab die Initialzündung, unterstützte hierbei als 

eine Art „Katalysator“ und ermöglichte dadurch erst die konkrete Projektumset-

zung (AN-OC-6). Zudem war ein entscheidender Erfolgsfaktor die aufgrund des 
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Konzeptes eingestellte Klimaschutzfachkraft (AN-OC-2), da hierdurch entspre-

chende personelle Kapazitäten (Outcome: politisch-institutionelles Capacity Buil-

ding) für die Projektverfolgung vorhanden waren. 

Die Schwierigkeit bei der Bewertung eines zusätzlichen Effektes ist vor allem im 

Kriterium der Exklusivität begründet. Verbindliche Ratsbeschlüsse liegen auch 

bei Einzelprojekten und anderweitigen Konzepten vor, welche die formale Durch-

setzung begünstigen. Ebenso kann eine fachlich-argumentative Basis zur Be-

gründung von Klimaschutzprojekten auch bei der Beauftragung externer Dritter 

für einfache Bilanzierungsarbeiten oder Einzelprojekte vorhanden sein. Im obigen 

Ansbacher Beispiel war die Exklusivität dadurch gegeben, dass ohne die Erstel-

lung des Klimaschutzkonzeptes im Sinne der Kommunalrichtlinie (welche die 

lokale Akteurspartizipation als wesentlichen Bestandteil voraussetzt) eine breite 

Beteiligung zahlreicher Stakeholder nicht stattgefunden hätte. Aber gerade hier-

durch wurden sowohl lokalspezifische Ideen aufgebracht als auch darüber hinaus 

starker Druck auf die Politik und Verwaltung zur Maßnahmenumsetzung ausge-

übt. Dieses Phänomen wird nun detailliert beleuchtet: 

D.V.3. DIE INTENSIVE PARTIZIPATION LOKALER STAKEHOLDER  

Eine wesentliche Erkenntnis bei der Analyse von möglichen Determinanten, wel-

che die Exklusivität und Spezifizität des Konzepterstellungsprozesses auszeich-

nen, ist die hohe Bedeutung der lokalen Akteurspartizipation zur Erhöhung der 

politisch-institutionellen Handlungskapazitäten bei der Durchsetzung von Klima-

schutzinteressen. Zudem bringt die Einbindung ortskundiger Stakeholder kom-

munalspezifische Inhalte in das Konzept und trägt wesentlich zur Lokalspezifizität 

der entwickelten Maßnahmenprogramme bei.   

Das lokalpolitische und inhaltliche Potenzial, welches in der interdisziplinären 

Akteursbeteiligung beheimatet ist, hat ebenso der Fördermittelgeber aufgegriffen: 

Eine verbindliche Fördervoraussetzung bei der Erstellung von integrierten kom-

munalen Klimaschutzkonzepten ist – seit der ersten Novellierung der Richtlinie – 

die „Beteiligung relevanter Akteure“ (vgl. u.a. BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 

2009b, S. 2). So haben die Kommunen bereits im Konzepterstellungsprozess 

Wert auf eine breite Akteursbeteiligung gelegt (KA-OP-4, STADT KARLSRUHE - 

UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ 2009, S. 11 ff., MÜ-OP-3, DUSCHA U.A. 2009, 

S. 12, AN-OC-4, WEISS-HARDY BLANKA U.A. 2010, S. 19); Münster hat diesen 

Wert bereits vor expliziter Aufnahme des Tatbestands in die Förderrichtlinie er-

kannt und entsprechend partizipativ gehandelt (siehe Kapitel D.I.2). Auch Karls-

ruhe hat im Rahmen der Konzepterstellung eine ämterübergreifende Arbeits-
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gruppe gegründet, ergänzt durch lokale Stakeholder aus allen relevanten gesell-

schaftlichen Bereichen (KA-OP-4).  

Ebenso ist in Ansbach festzustellen, dass durch die ständige öffentliche Präsenz 

des Themas Klimaschutz im Rahmen der Konzepterarbeitung, gepaart mit der 

wissenschaftlichen Erarbeitung durch externe Experten, eine starke Sensibilisie-

rung des Stadtrates zu spüren war, sodass für aus dem Konzept erwachsene 

Projektideen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eines positiven Ratsbeschlus-

ses zu rechnen ist (AN-OC-4). Eine Ursache dieser Wirkung – des politisch-

institutionellen Capacity Buildings – ist in der Lokalspezifizität der Akteursbeteili-

gung zu finden. Die Inhalte, welche „jetzt in den zwei Klimaschutzkonferenzen 

auch erarbeitet wurde(n), (sind) mehr oder weniger eins zu eins in das Klima-

schutzkonzept auch eingeflossen“ (AN-ADD-1, WEISS-HARDY BLANKA U.A. 2010, 

S. 19). Besonders hervorzuheben ist auch die Identifikationswirkung der beteilig-

ten Akteure mit dem erarbeiteten Klimaschutzkonzept, was ebenso zur Kapazi-

tätsschaffung durch erhöhtes Involvement beiträgt, da „sich die Bürger, die sich 

damals eingebracht haben da sehr gut wiederfinden können“ (AN-ADD-1). Zu-

dem ist hier eine konzeptexklusive Wirkung festzustellen; zum einen hätte die 

Partizipation und Netzwerkbildung ohne den geförderten und strukturierten Kon-

zepterstellungsprozess nicht in dem Maße stattgefunden (AN-ADD-11, AN-ADD-

12), zum anderen hätte das Klimaschutzkonzept nicht den hohen Stellenwert im 

soziokulturell-interessenpolitischen Raum erhalten, wenn es ausschließlich von 

externen Gutachtern erstellt worden wäre oder eine Kopie anderweitiger Kon-

zeptpapiere darstellen würde (AN-ADD-2).  

Selbiges ist auch in Münster zu beobachten: So sind in das Münsteraner Klima-

schutzkonzept ausschließlich Maßnahmenvorschläge aufgenommen worden, 

welche aus Sicht der beteiligten Akteure eine hohe Akzeptanz bei der Umset-

zung finden (MÜ-VOR-5, DUSCHA U.A. 2009, S. 51). Der Beitrag der Partizipation 

zum Aufbau von Kapazitäten zur Durchsetzungen von Klimaschutzinteressen 

wird von Münster öffentlich und explizit betont: „Die Handlungsvorschläge wur-

den dabei eng mit Akteuren vor Ort entwickelt und ausgestaltet. Ziel dieses Parti-

zipationsansatz (sic!) war einerseits die Entwicklung konkreter Maßnahmen für 

Münster und andererseits das Bestreben ein „Netzwerk für Klimaschutz in Müns-

ter“ aufzubauen. Der Aufbau eines stadtweiten Netzwerkes mit allen im Klima-

schutz aktiven und relevanten Akteuren (…) gibt dem Klimaschutz in Münster ein 

(sic!) neue Dimension. Die Chancen, dass ein neues Klimaschutzkonzept dann 

auch umgesetzt wird, werden durch diesen Partizipationsansatz jedoch deutlich 

gesteigert“ (STADT MÜNSTER 2013). Darüber hinaus bringt die Beteiligung lokaler 
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Akteure regionale Ansätze in das Klimaschutzkonzept. Die Bedeutung des „Mit-

nehmens“ der relevanten Stakeholder wird auch dadurch deutlich, dass explizit 

Maßnahmen in das Konzept aufgenommen wurden, welche den lokalen Bezug 

verdeutlichen und eine Identifikation der Münsteraner mit den Klimaschutzaktivi-

täten ermöglichen sollen (MÜ-ADD-10). So entstanden auch einige partizipativ 

angelegte Maßnahmen (meist fokussiert auf Outcomes im Handlungsfeld „Social 

Networking“), welche einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der lokalspezifi-

schen Ziele zu leisten haben (MÜ-OP-2, Abschnitt „Akteure Plus“: DUSCHA U.A. 

2009, S. 108ff). 

Im Allgemeinen ist zu beobachten, dass durch die frühzeitige Partizipation lokaler 

Stakeholder bereits im Konzepterarbeitungsprozess die für die Umsetzung der 

Klimaschutzmaßnahmen nötige Akzeptanz im soziopolitischen Raum geschaffen 

werden kann. Ebenso trägt die breite Mobilisierung gesellschaftlicher Akteure 

dazu bei, den Druck auf die lokalpolitischen Gremien zur positiven Beschlussfas-

sung über Klimaschutzprojekte zu erhöhen (bspw. AN-OC-5) und die Lokalpolitik 

vor die Wahl zu stellen: Wenn die lokalpolitischen Ziele erreicht werden sollen, 

dann ist das Klimaschutzkonzept mit den Maßnahmen- und Finanzvorschlägen 

zu beschließen. So hat in Münster beispielsweise die öffentlichkeitswirksame 

Abschlusskonferenz zum Klimaschutzkonzept mit über 100 Akteuren wesentlich 

dazu beigetragen, die politisch-institutionellen Kapazitäten des Klimaschutzes zu 

stärken (MÜ-OC-10). Ebenso lässt sich festhalten, dass die lokale Akteursbeteili-

gung durch das daraus entwachsene Involvement der Stakeholder und die lokal-

spezifischen Ansätze bei der Konzepterarbeitung einen herausragenden Beitrag 

zur Exklusivität der Klimaschutzkonzeptwirkungen leistet. 
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EE..    

EERRGGEEBBNNIISSBBEEWWEERRTTUUNNGG  UUNNDD  FFOORRSSCCHHUUNNGGSSDDEESSIIDDEERRAATTAA  

Auf Grundlage der empirischen Analyse der Klimaschutzaktivitäten und –

konzepte, der grundlegenden Erfolgsbedingungen, der lokalpolitischen Zielset-

zungen und Voraussetzungen kann die Forschungsfrage in der Sprache des in 

Kapitel B aufgestellten Analysemodells eindeutig beantwortet werden: Klima-

schutzkonzeptionelle Outputs haben lokal- und konzeptspezifische Effekte gene-

riert, welche in nachweisbarer Kausalität über Outcomes den lokalspezifischen 

Impacts Rechnung tragen. Zu Schwierigkeiten und Hemmnissen der Identifikati-

on zusätzlicher Effekte wird auf Kapitel D.III verwiesen. 

Die Wirkungen kommunaler Klimaschutzkonzepte 

Zusätzlich erschließt sich aus der Analyse, dass das Gros der identifizierten Ef-

fekte im Bereich des politisch-institutionellen Capacity Buildings zu finden ist. 

Dies ist m.E. auch nicht sehr verwunderlich: Auf die Problematik der nachweisli-

chen Kausalitätsherstellung zwischen einer Emissionsveränderung in den Out-

comes der Handlungsfelder „Energie“ und „Verkehr“ zu entsprechenden Outputs 

aus dem Klimaschutzkonzept ist ebenso in Kapitel D.III hingewiesen worden 

(„Top-Down“). Darüber hinaus sind die von einer Kommune einnehmbaren Rol-

len maßgeblich für die Entwicklung von Effekten. Bezugnehmend auf die in Kapi-

tel B.IV.3.3.2 dargestellte kommunale Hauptrolle als „Berater und Promotor“ ste-

hen tendenziell eher kapazitätsbildende und öffentlichkeitswirksame Aktivitäten 

im originären Handlungsbereich und vorwiegenden Handlungsinteresse der 

Kommune; so sind beispielsweise konkrete Effekte beim Outcome „Energieeffizi-

enz“ im Sektor „GHD“ nicht direkt von der Kommune beeinflussbar, sie kann al-

lenfalls positive Anreize schaffen oder restriktive Sanktionen z.B. zur Erneuerung 

der Heizanlagentechnik erlassen. Weiterhin scheint es, dass die untersuchten 

Klimaschutzkonzepte eher als ganzheitliche Instrumente zur Initiierung, Katalyse 

und interessenpolitischen Durchsetzung von kommunalen Klimaschutzaktivitäten 

angesehen werden sollten, denn als Innovationspool zusätzlicher lokal- und kon-

zeptspezifischer Maßnahmenvorschläge.  

Wie bereits in Kapitel D.IV.4 angemerkt, ist hier freilich eine repräsentative Aus-

sage nicht möglich. Dies stellt auch nicht das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit 

dar; der Fokus liegt auf der analytischen Rekonstruktion der Sachverhalte und 

Wirkungen im kommunalen Klimaschutz anhand ausgewählter Beispiele. Im 

Rahmen von umfangreicheren Forschungsarbeiten können und sollten die hier 

erkannten Ansatzpunkte vertieft und repräsentativ erforscht werden; For-
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schungsbedarf wird zudem in methodischer Hinsicht zur (Un-)Möglichkeit einer 

„Top-Down“-Kausalitätsherstellung gesehen. 

Determinanten zusätzlicher Effektgenerierung 

Die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse können aber nur eine 

Tendenz aufzeigen, eine Tendenz dahingehend, dass das Förderinstrument der 

Kommunalrichtlinie und die daraus entstandenen Klimaschutzkonzepte zwar zu-

sätzliche Effekte generieren können, die dafür ursächlichen Erfolgsdeterminanten 

jedoch nur erahnt werden können. Auffällig ist, dass nicht der Inhalt einzelner 

Maßnahmen maßgebliches Kriterium für die Zusätzlichkeit bei den betrachteten 

Fällen darstellt. Vielmehr scheint das Gesamtkonzept respektive der gesamte 

partizipativ-professionelle Erstellungsprozess Garant einer Additionality-Genese 

zu sein. Hier ist auch die Verknüpfung zu den Impacts hervorzuheben: Es ist al-

len Untersuchungsobjekten gemein, dass verbindliche lokalpolitische Zielsetzun-

gen vorliegen, welche auf Grundlage eines integrierten kommunalen Klima-

schutzkonzepts verfolgt werden sollen. Die lokalspezifischen Zielsetzungen (sie-

he Kapitel B.I) sind ebenso wesentliche Voraussetzungen für die Generierung 

der Zusätzlichkeit, da die Klimaschutzkonzepte ihre Durchsetzungskraft meist 

dadurch erlangen, dass begründet wird: Wenn das politische Gremium die Maß-

nahmenumsetzung nicht beschließt, können die verabschiedeten Ziele nicht ein-

gehalten werden! 

In dieser Arbeit wurden drei wesentliche Faktoren angesprochen, welche – nach 

Analyse der betrachteten Kommunen – als die maßgeblichen Erfolgskriterien 

erscheinen: Die inhaltlich-fachliche Ausarbeitung des Konzeptes durch externe 

Experten, die Lokalspezifizität der Konzepterarbeitung sowie die frühzeitige und 

breite Beteiligung relevanter Stakeholder sowohl im Konzepterstellungsprozess 

wie auch in der Umsetzung. Bei den hier betrachteten Fällen (deren Auswahl 

methodologisch begründbar ist, siehe Kapitel C.III.2) sind diese Erfolgsfaktoren 

auch direkt mit der förderrechtlichen Grundlage verknüpft. Zum einen hat die 

Kommunalrichtlinie ab Version 2009 die erkannten wesentlichen Erfolgsdetermi-

nanten (externe Experten und lokale Partizipation) in den  Strukturvorgaben ei-

nes förderfähigen Klimaschutzkonzeptes vorgegeben (siehe Kapitel B.II.3 sowie 

Anlage 1). Zum anderen wären die betrachteten Klimaschutzkonzepte in der vor-

liegenden, erfolgversprechenden Form nicht entstanden, wenn es nicht die Mög-

lichkeit der Fördermittelinanspruchnahme gegeben hätte. Diese Erkenntnis ist 

jedoch nicht repräsentativ und methodologisch abgesichert und bedarf noch wei-

terer Forschung, um belastbare Aussagen über die Weiterentwicklung der Kom-
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munalrichtlinie anstellen zu können. Es sei dennoch erlaubt, folgende Hypothese 

aufzustellen, welche als künftiges zu beweisendes Forschungsdesideratum auf-

gefasst werden könnte: „Der durch externe Experten erstellte analytische Part 

eines Klimaschutzkonzeptes dient der fachlichen Argumentation und Rechtferti-

gung von Klimaschutzaktivitäten, der partizipative Ansatz der interessenpoliti-

schen Durchsetzung. Diese einzigartige, lokal- und konzeptspezifische Kombina-

tion ist Grundlage für die Generierung echter zusätzlicher Effekte im kommuna-

len Klimaschutz.“ 

Die Forschungsfrage hingegen ist eindeutig beantwortet worden, hierfür ist eine 

Repräsentativität nicht erforderlich, da bereits ein positiver Fall ausreicht: „Kom-

munale Klimaschutzkonzepte, welche unter Inanspruchnahme der Förderung 

nach der Kommunalrichtlinie erstellt worden sind, generieren zusätzliche Effekte 

im kommunalen Klimaschutz.“  
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AANNLLAAGGEENN  

ANLAGE 1:  KOMMUNALRICHTLINIE -  SYNOPSE 

Fördergegenstand und damit zuwendungsfähig sind die im Rahmen der Klima-

schutzkonzepterstellung anfallenden Sach- und Personalausgaben von sach- 

und fachkundigen Dritten (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2009b, S. 2, 

BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2010b, S. 2, BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 

2011b, S. 2; BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2011c, S. 3; BUNDESMINISTERIUM 

FÜR UMWELT 2013b, S. 3) sowie seit 2013 erstmals explizit die „Ausgaben für 

begleitende Öffentlichkeitsarbeit in angemessenen Umfang während der Konzep-

terstellung“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2013b, S. 3). In der erstmalig er-

lassenen Richtlinie 2008 wurden noch die Kosten für zusätzliches projektspezi-

fisch eingestelltes Personal anerkannt; dieser Fördertatbestand fiel in den darauf-

folgenden Versionen weg (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2008c, S. 5) 

Im Rahmen dieser Arbeit von Bedeutung ist alleine die uneingeschränkte An-

tragsberechtigung der Kommunen, welche in allen Richtlinien aufzufinden ist 

(vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2008c, S. 9, BUNDESMINISTERIUM FÜR UM-

WELT 2009b, S. 5, BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2010b, S. 5, BUNDESMINIS-

TERIUM FÜR UMWELT 2011b, S. 6; BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2011c, S. 7; 

BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2013b, S. 9).  

Zeitraum der Antragsstellung ist jedes Jahr zwischen 01. Januar und 31. März 

(vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2012a, S. 2) 

Die Fördermittel für die Erstellung der Klimaschutzkonzepte stammen aus Bun-

deshaushalt und dem Sondervermögen „Energie und Klimafonds“, welches durch 

Erlöse aus dem Emissionshandel gespeist wird (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR 

UMWELT 2012a, S. 2).  

Fördermittelgeber ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-

aktorsicherheit, die operative Antragsbearbeitung übernimmt in dessen Auftrag 

der Projektträger Jülich.  

Die Förderung erfolgt durch einen nicht rückzahlbaren Zuschuss. Der Fördersatz 

bezieht sich hierbei prozentual auf die zuwendungsfähigen Ausgaben. Hier lässt 

sich eine leichte Degression der Fördervolumina erkennen:  

 Fördersatz 2008 und 2009: 80% (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 
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2008c, S. 5, BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2009b, S. 2) 

 Fördersatz 2010: 70% (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2010b, S. 2) 

 Fördersatz 2011, 2012 und 2013: 65 % (vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR 

UMWELT 2011b, S. 2; BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2011c, S. 3; BUN-

DESMINISTERIUM FÜR UMWELT 2013b, S. 3) 

Eine Kumulierbarkeit mit Drittmitteln u.ä. ist grundsätzlich bei einer Mindestei-

genbeteiligung der Kommune zugelassen. Finanzschwache Kommunen können 

darüber hinaus eine höhere Förderung erhalten. 
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ANLAGE 2:  LEITFRAGEN 

ZIELEBENE 

 

1. Wie kam es zur Entwicklung des IKK, wieso wurde ein IKK erstellt? Was 

waren die wesentlichen Auslöser? 

2. Welche lokalpolitischen Zielsetzungen bestehen im Klimaschutz zur CO2-

Einsparung / Energieeinsparung / Energieeffizienz / Erneuerbare Ener-

gien? Welche expliziten ökologisch-technischen, ökonomischen und sozi-

alen Zielsetzungen existieren, die den Klimaschutz betreffen? Von wel-

cher Seite werden diese formuliert (kommunalpolitisches Gremium, Ver-

bände, Parteien, Wirtschaft, etc.)? 

3. Welche Verbindlichkeit weisen die Zielsetzungen für die öffentliche Ver-

waltung auf? Wie wurde im kommunalpolitischen Gremium über das IKK 

abgestimmt? Mit welcher Beschlusslage und –formulierung? 

4. Was sind / waren die Erwartungen in das IKK? 

 

FÖRDEREBENE 

 

1. Welche Version der Richtlinie wurde in Anspruch genommen?  

2. Welche Bestandteile des Klimaschutzkonzeptes wurden gefördert? Gab 

es Abweichungen zu den inhaltlichen Fördervoraussetzungen? Wenn 

nicht alle Bestandteile gefördert wurden: wieso? (Kostengründe? Weite-

re?) 

 

OUTPUTEBENE (DARSTELLUNG DER EXKLUSIVITÄT UND LOKALSPEZIFITÄT) 

 

1. Welche Rollen hatte die Kommune bei der Entwicklung des IKK inne? 

Welche Rollen nimmt die Kommune bei der Umsetzung des IKK ein? Hat 

sich eine Rollenänderung durch das IKK ergeben? 

2. Wie gestaltete sich der Partizipationsprozess während der Konzepterstel-

lung? Welche Akteurskonstellation herrschte vor? Wird die Kooperation 
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der Akteure nach Erstellung des IKK fortgeführt, haben sich hierdurch 

Maßnahmen ergeben? 

3. Hat sich während bzw. nach der IKK-Erstellung eine ämterübergreifende 

Arbeitsgruppe zum Klimaschutz gebildet? (siehe Kapitel Outcomes!) 

4. Welche wesentlichen Bestandteile des Konzeptes im partizipativen Aus-

tausch mit den Akteuren entwickelt (Maßnahmen, Potenzialanalyse)? 

Sind diese Bestandteile explizites Ergebnis der lokalen Partizipation? Hät-

ten die Erkenntnisse auch ohne die Einbindung der Akteure im IKK-

Erstellungsprozess entstehen können, z.B. durch ein anderes Konzept 

bzw. ohne Akteursbeteiligung? (Additionality: Exklusivität) 

5. Welche Bestandteile des IKK sind lokalspezifischer Natur? Welche Be-

standteile hätten auch ohne lokalspezifische Untersuchung und Partizipa-

tion erstellt werden können? (Lokalspezifität) 

6. Welche Bestandteile des IKK sind konzeptspezifisch? Wären diese ohne 

IKK auch (z.B. in anderen Konzepten bzw. als Einzelmaßnahme) entwi-

ckelt worden? (Exklusivität) 

7. Welche Erkenntnisse aus dem IKK sind tatsächlich lokalspezifisch neuar-

tig? Gäbe es diese Erkenntnisse auch ohne ein IKK (z.B. durch ein ande-

res Konzept)? Haben diese neuartigen Erkenntnisse konkrete Auswirkun-

gen auf die Erarbeitung, Durch- oder Umsetzung von Klimaschutzmaß-

nahmen? 

8. Welche Maßnahmen wurden nachweislich auf Initiative des IKK umge-

setzt? Wären die Maßnahmen auch ohne IKK umgesetzt bzw. entwickelt 

worden?  

9. Hätten sich die Maßnahmen auch auf Grundlage von Konzepten anderer 

Kommunen / allgemeiner Literatur ergeben? (Exklusivität) 

 

OUTCOMEEBENE (DARSTELLUNG DER KAUSALITÄT / PRÜFUNG DER QUANTIFIZIERUNG) 

TOP-DOWN 

1. Welche Veränderungen in der lokalen CO2-Emissions- und Energiebilanz 

(global wie auch sektoral) sind erkennbar, die kausal dem IKK zuschreib-

bar sind? Ist hier eine quantitative Aussage möglich? (Fokus vllt. auf 

kommunale Liegenschaften) 

2. Welche Veränderungen sind in der interessenpolitischen Arena erkenn-

bar, die kausal dem IKK zuschreibbar sind? Ist hier eine eindeutige Aus-

sage möglich?  
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3. Wie hat sich durch das IKK der Status und die Bedeutung des Klima-

schutzes in der Kommune verändert (bei Gremium, Verbänden, Wirt-

schaft, Bürgerschaft)? 

BOTTOM-UP 

4. Welche Auswirkungen hatte das IKK (als Gesamtkonstrukt) auf die loka-

len Klimaschutzaktivitäten?  

5. Was ist der wesentliche Beitrag (die Funktion / der Zweck / das Ergebnis) 

des IKK auf den lokalen Klimaschutz? (Meinung) 

6. Welche Ergebnisse der IKK-Erstellung führten kausal zu einer Verände-

rung der Emissions- / Energiebilanz (in den Handlungsfeldern)? Ist dies 

quantitativ / qualitativ darstellbar? Gäbe es die Veränderung auch ohne 

IKK? Welche Outputs oder Outcomes (Capacity Building) führten zu einer 

Veränderung der Outcomes in den Handlungsfeldern?  

7. Welche Prozesse wurden nachweislich durch das IKK katalysiert? Was ist 

der Auslöser hierfür (Kapazitätsschaffung, Öffentlichkeitsarbeit)? Wo liegt 

der Auslöser (Multiplikatorenschaffung bei Partizipation im IKK-

Erstellungsprozess, Involvement, politischer Beschluss)? 

8. Wurden im Nachgang zum IKK Förderanträge gestellt? War hierfür das 

IKK die Grundlage? Wären die geförderten Maßnahmen auch ohne IKK 

durchgeführt worden? 

SONDERFALL: LOCAL GOVERNANCE 

9. Hat sich durch die Erarbeitung des IKK die Bedeutung des Klimaschutzes 

in der Verwaltung / Bürgerschaft / Wirtschaft stärker verankert? (ideelle 

Kapazität) Haben sich daraus konkrete Maßnahmen entwickelt bzw. ha-

ben sich hierdurch Akteurskonstellationen, politische Mehrheiten etc. so 

verändert, dass Maßnahmen katalysiert worden sind, die vorher nicht 

durchsetzbar waren (aufgrund fehlendem politischen Willen oder verwal-

tungsinternem und soziokulturellem Involvement – Mitarbeit)? (sozi-

ok./pol.-inst. Kap.)  

10. Inwiefern haben sich durch das IKK die politischen, finanziellen, personel-

len Rahmenbedingungen und Handlungskapazitäten verändert? Wurden 

durch die Änderung der Kapazitäten mehr klimaschutzrelevante Maß-

nahmen umgesetzt bzw. bislang nur angedachte, nicht durchsetzbare 

Maßnahmen zur Umsetzung gebracht? 

11. Welche Maßnahmen konnten nur aufgrund der durch das IKK geschaffe-

nen Kapazitäten durchgeführt werden? 
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12. Welche Auswirkungen haben durch das IKK geschaffene Handlungska-

pazitäten auf die lokalen Zielsetzungen? 

13. Welche geschaffenen Handlungskapazitäten haben direkte kausale Aus-

wirkungen auf die lokale CO2- und Energiebilanz?  

14. Inwiefern haben sich die Öffentlichkeitsarbeit und die Wahrnehmung des 

Klimaschutzes in der Öffentlichkeit verändert? Ist dies ausschließlich auf 

das IKK zurückzuführen? (mehr Anfragen bei Klimaschutzleitstelle, mehr 

wahrgenommenes Interesse am Klimaschutz, Partizipation in soziokultu-

rellen und verwaltungsgeführten Klimaschutzgruppen) 

 

ADDITIONALITY (ZUR VERDEUTLICHUNG, MUSS FÜR ALLE EFFEKTE GELTEN) 

 

1. Welche Outcomes sind nachweislich aus lokalspezifischen Outputs des 

IKK entstanden? Gäbe es diese Outputs auch bei Heranziehung eines 

best-practice-Beispiels anderer Kommunen? 

2. Welche Outcomes sind nachweislich aus exklusiven Outputs des IKK ent-

standen? Gäbe es die Outcomes bzw. Outputs auch ohne IKK? 
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ANLAGE 3:  INTERVIEWLEITFADEN  

EINLEITUNG  

 Forschungsziel mitteilen, Suche nach Wirkungen, welche ausschließlich 

aufgrund des IKK generiert wurden 

 viele offene Fragen, wenig geschlossene 

 Bitte, aus Erfahrungsschatz zu erzählen 

 Grobstruktur mitteilen und Erkenntnisinteresse klar ausdrücken 

 

 ZIELEBENE 

 

1. Welche lokalpolitischen Zielsetzungen existieren in Ihrer Kommune für 

den Klimaschutz? (Kausalität / Lokalspezifizität) 

 Nachhaltigkeitsaspekte 

 Wer ist Zielgeber?  

2. Wieso haben Sie ein Klimaschutzkonzept erstellt? Was war hierfür der 

Auslöser? 

 Was haben Sie sich durch die Erstellung eines Klimaschutzkon-

zeptes erwartet? Wurden die Erwartungen erfüllt? 

 Möglichkeit der Fördermittelakquise? Wurden im Anschluss För-

dermittel beantragt? Wären entsprechende Projekte auch ohne 

Fördermittelakquise in Angriff genommen worden? 

 Wäre das Konzept auch ohne die Fördermöglichkeit des BMU in 

Angriff genommen worden? 

3. Welche Bestandteile des Klimaschutzkonzeptes wurden gefördert?  

 Gab es Abweichungen zu den inhaltlichen Fördervoraussetzun-

gen?  

 Wenn nicht alle Bestandteile gefördert wurden: wieso? (Kosten-

gründe? Weitere?) 

 

ERGEBNISSE UND WIRKUNGEN DES KLIMASCHUTZKONZEPTES  
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4. Inwiefern hat sich die CO2-Emissionssituation / Energiebilanz aufgrund 

des Klimaschutzkonzeptes verbessert? Ist hier eine quantitative, kausale 

Aussage möglich? 

Maßnahmen 

5. Können Sie mir bitte eine Handvoll umgesetzter Klimaschutzprojekte 

nennen, welche aus dem Klimaschutzkonzept entwickelt wurden und 

nachweislich zu einer Energie- bzw. CO2-Einsparung führten? (auch: Zu-

bau an erneuerbaren Energien)  

 Was sind hier die prägenden Handlungsfelder (kommunale Lie-

genschaften, GHD/Industrie, Verkehr)? 

Maßnahmen - Exklusivität 

6. Welche dieser Klimaschutzprojekte wurden erst aufgrund der Erstellung 

bzw. des Vorhandenseins eines Klimaschutzkonzeptes durchgeführt? 

Was hat die Umsetzung der Projekte initiiert bzw. begünstigt? 

 Hat das Konzept selbst durch Stärkung von Kapazitäten dazu bei-

getragen? 

7. Wieso brauchten Sie für die Umsetzung dieser Projekte explizit ein Inte-

griertes kommunales Klimaschutzkonzept? Was ist das Besondere da-

ran? (Exklusivität) 

 Welche Bestandteile des IKK, die im Anschluss für konkrete Kli-

maschutzprojekte herangezogen wurden, sind konzeptspezifisch? 

Wären diese ohne IKK auch (z.B. in anderen Konzepten bzw. als 

Einzelmaßnahme) entwickelt worden? (Exklusivität) 

 Wären die Projekte auch solitär für sich in die Umsetzung gegan-

gen? 

 War hierzu ein Klimaschutzkonzept notwendig oder hätte man die-

se Informationen auch über andere Konzepte erreichen können? 

Was war der ausschlaggebende Aspekt des IKK? 

 War die Partizipation lokaler Akteure ausschlaggebend für die Pro-

jektentwicklung? (während und nach Konzepterstellung) Hätte 

diese Partizipation auch ohne das Strukturgebilde „Klimaschutz-

konzept“ stattgefunden? 

Maßnahmen - Lokalspezifizität 
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8. Welche dieser Klimaschutzprojekte konnten nur initiiert bzw. umgesetzt 

werden, da das Klimaschutzkonzept erstmalig die entsprechenden lokal-

spezifischen Informationen bot? (Lokalspezifizität) Welche sind das?  

 Hätten die Informationen nicht auch durch das Studieren anderer 

Konzepte und einschlägiger Literatur gewonnen werden können? 

 Welche Bestandteile des IKK, die im Anschluss für konkrete Kli-

maschutzprojekte herangezogen wurden, sind lokalspezifischer 

Natur?  

 Welche Bestandteile hätten auch ohne lokalspezifische Untersu-

chung und Partizipation erstellt werden können? (Lokalspezifizität) 

Capacity Building 

9. Welche Unterstützungswirkung hatte und hat das Klimaschutzkonzept bei 

der (politischen, verwaltungsinternen) Durchsetzung von Klimaschutzpro-

jekten? Wurde hierdurch eine Projektumsetzung überhaupt erst möglich 

gemacht?  

 Wurden bisherige Projektideen, welche nicht realisiert werden 

konnten, durch das Konzept ermöglicht? Was hat sich durch das 

Konzept hier verändert? 

 Entstehen eines Zugzwangs für konkrete Handlungen im Klima-

schutz als Ergebnis des IKK bzw. des Maßnahmenkatalogs? 

Durchsetzbarkeit: Erhöhung der pol. Legitimation und des Drucks 

Finanzielle und strukturelle Kapazitäten 

10. Welche organisatorischen und haushaltsmäßigen Veränderungen sind bei 

Ihnen in der Verwaltung während oder nach der Klimaschutzkonzepter-

stellung zu beobachten? Wie sind diese Veränderungen zu begründen? 

 Sind diese Veränderungen kausal auf das Konzept zurückzufüh-

ren? 

 Hätten diese Veränderungen auch ohne Konzept stattgefunden? 

 Einrichtung einer ämterübergreifenden Arbeitsgruppe, Personelle 

Aufstockung  

 Ressortübergreifende Koordination und Kooperation  

Heuristische Kapazitäten - Erkenntnisgewinn 

11. Welche Erkenntnisse lieferte Ihnen das Klimaschutzkonzept, die für Ihre 

Kommune neuartig waren? Wieso sind diese Erkenntnisse nur aufgrund 
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des Konzepts entstanden? (Exklusivität) 

 Lokalspezifische CO2-Bilanz  

 Kenntnis des lokalen Energieverbrauchs  

 Kenntnis der lokalen Potenziale 

12. Welche Auswirkungen hatten und haben diese neuen Erkenntnisse auf 

die lokalen Klimaschutzaktivitäten? 

 Haben sich die lokalpolitischen Ziele und Motive nach Erstellung 

des Klimaschutzkonzeptes verändert bzw. angepasst? 

 Auswirkung auf die Erarbeitung, Durchsetzung und Umsetzung 

konkreter Klimaschutzmaßnahmen? 

 Neue Maßnahmenideen? 

 Neue Erkenntnisse als Motor für politische Kapazitätsschaffung 

 Katalysatorfunktion für bislang nicht begründbare Ideen?  

Soziokulturelle Kapazitäten 

13. Sind durch das IKK „Klimaschutzkooperationen“ in Gesellschaft und Wirt-

schaft entstanden, welche ausschließlich auf das IKK zurückzuführen 

sind? Welchen Beitrag zum Klimaschutz haben diese neu geschaffenen 

Konstellationen geleistet? 

Öffentlichkeitsarbeit 

14. Inwiefern hat sich durch das Klimaschutzkonzept die Wahrnehmung des 

Klimaschutzes in der Öffentlichkeit verändert? Ist dies ausschließlich auf 

das IKK zurückzuführen? (mehr Anfragen bei Klimaschutzleitstelle, mehr 

wahrgenommenes Interesse am Klimaschutz, Partizipation in soziokultu-

rellen und verwaltungsgeführten Klimaschutzgruppen) 
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ANLAGE 4:  CODESTRUKTUR KARLSRUHE  

 

Abbildung 24: Erweitertes Codesystem im Projekt Karlsruhe (MaxQDA, eigene Darstellung) 
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ANLAGE 5:  CODESTRUKTUR MÜNSTER 

 

Abbildung 25: Erweitertes Codesystem im Projekt Münster (MaxQDA, eigene Darstellung) 

ANLAGE 6:  CODESTRUKTUR ANSBACH 

 

Abbildung 26: Erweitertes Codesystem im Projekt Ansbach (MaxQDA, eigene Darstellung) 
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ANLAGE 7:  EXTRAKTIONSTABELLE KARLSRUHE (OHNE TRANSKRIPTE) 

ID Kommentar 

KA-VOR-1 CO2-Bilanz wurde mit 80 % gefördert 

KA-VOR-2 Grund für Erstellung eines Klimaschutzkonzepts 

KA-IM-1 Klimaneutralität als Fernziel 

KA-IM-2 Hohe Verbindlichkeit durch Gemeinderatsbeschluss 

KA-IM-3 Alte Zielsetzung für Agenda-Handlungskonzept 

KA-IM-4 Neues Ziel erfordert neues Handlungskonzept 

KA-IM-5 2-2-2: Inhalt 

KA-IM-6 2-2-2: Ziel in Köpfen der Leute 

KA-OC-1 Regelmäßiger Klimaschutzbericht 
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KA-OC-2 Energieagentur 

KA-OC-3 Energiemanagement: Personelle Kapazitäten 

KA-OC-4 Energiemanagement-Stabstelle und Klimaschutzagentur 

KA-OC-5 Energiekonzept obligatorisch nun bei vorhabenbezogenen B-Plänen 

KA-OC-6 Schulprojekt: Klimamanagerin durch BMU-Förderung 

KA-OC-7 Passivhausbeschluss als Ausfluss aus den Energieleitlinien und IKK 

KA-OC-8 Klimaschutzkonzept als Motor: Energieleitlinien 

KA-OC-9 IKK als Argumentationsgrundlage für Klimaschutzaspekte in der Bauleitplanung 

KA-OC-10 Durchsetzung von Klimaschutzinteressen in der Bauleitplanung aufgrund GR-Beschluss über IKK 

KA-OC-11 Energieeffizienznetzwerk: schon während IKK-Erstellung 

KA-OC-12 Energietisch mit Hotels und Pflegeheimen 



Der Beitrag von Klimaschutzkonzepten zum kommunalen Klimaschutz  

Christian Göpfert, MatNr. Q7376251, FernUniversität in Hagen 

 

KA-OC-13 MARIE: Energietisch für KMU 

KA-OC-14 Breite Palette an Informations- und Netzwerkangeboten für Unternehmen 

KA-OC-15 Ämterübergreifende Arbeitsgruppe bei IKK-Erstellung 

KA-OC-16 Ecofit: Ökoprofit für 15 lokale Unternehmen 

KA-OC-17 Klimaschutzkampagne und Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit 

KA-OC-18 Erstmalige Kenntnis der lokalspezifischen CO2-Bilanz 

KA-OC-19 CO2-Bilanz löst Diskussionen aus 

KA-OC-20 CO2-Bilanz zeigt Erkenntnis: Kooperation mit lokaler Wirtschaft wichtig 

KA-OC-21 Positive Entwicklung der CO2-Emissionen / keine Aussage zur Kausalität 

KA-OC-22 Aus Energieagentur lassen sich noch keine Emissionsreduzierungen ableiten 

KA-OP-1 Bilanzierungstool BICO2 
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KA-OP-2 CO2-Bilanz kein Instrument zur Begründung von Maßnahmen 

KA-OP-3 Handlungskatalog zeigt Marschrichtung auf / ohne Förderung 

KA-OP-4 Ämterübergreifende Arbeitsgruppe bei IKK-Erstellung 

KA-OP-5 Keine spezifische Potenzialerhebung im IKK 

KA-OP-6 Gründung einer Energieagentur 

KA-OP-7 Kommunales Energiemanagement stärken 

KA-OP-8 Schulprojekte als Schwerpunkt 

KA-OP-9 Erarbeitung von Energieleitlinien 

KA-ADD-1 Ohne gefördertes IKK keine lokalspezifische CO2-Bilanz 

KA-ADD-2 Exklusive Ergebnisse aus IKK schwer allgemein zu bestätigen 

KA-ADD-3 Vorher schon Agenda-Handlungskonzept 
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KA-ADD-4 Viele Maßnahmen wären auch ohne IKK umgesetzt worden 

KA-ADD-5 Viele Maßnahmen wären auch ohne IKK umgesetzt worden 

KA-ADD-6 Klimaschutzkonzept als Motor zur Implementation von  Energieleitlinien 

KA-ADD-7 Katalysatorwirkung angedeutet, aber ebenso abgeschwächt 

KA-ADD-8 IKK als Motor: Erleichterung der Projektumsetzung 

KA-ADD-9 IKK eröffnet Zugang für Klimaschutzaspekte in der Bauleitplanung 

KA-ADD-10 IKK aufgrund GR-Beschluss Instrument zur Durchsetzung von Klimaschutzinteressen in der BLP 

KA-ADD-11 Haushaltsmittel für ÖA / Klimaschutzkampagne aufgrund IKK-Beschluss 

KA-ADD-12 Bündelungsfunktion des IKK 

KA-ADD-13 Fehlende Kausalität "Top Down" 
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KA-ADD-14 Positive Emissionsentwicklung nicht kausal auf Maßnahmen zurückzuführen 

KA-ADD-15 Bundesdeutsche Entwicklungen erschweren die lokale Kausalität 

KA-ADD-16 Personelle Aufstpckung nicht kausal aus IKK ableitbar 

KA-ADD-17 Erstmals lokalspezifische CO2-Bilanz 

KA-ADD-18 Erkanntes Defizit bei kommunalen Liegenschaften führt zu Energieleitlinien 

KA-ADD-19 Kooperation mit Wirtschaft als Ausfluss der lokalspezifischen CO2-Bilanz 

KA-ADD-20 Handlungsbedarf auch aufgrund "Rundschau" erkannt 
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ANLAGE 8:  EXTRAKTIONSTABELLE MÜNSTER (OHNE TRANSKRIPTE) 

 

ID Kommentar 

MÜ-VOR-1 erstes IKK bereits 1995 

MÜ-VOR-2 Erfolg des ersten IKK 

MÜ-VOR-3 IKK soll Weg zum 40 %-Ziel aufzeigen 

MÜ-VOR-4 BMU-Förderung nach der Kommunalrichtlinie 

MÜ-VOR-5 Partizipation war nicht förderfähig!! 

MÜ-VOR-6 Klimaschutz hatte in Münster bereits vor IKK hohe Akzeptanz 

MÜ-VOR-7 Klimaschutz hat in Münster bereits hohe politische Handlungskapazität 

MÜ-IM-1 2008 - 2020: 40 %-Reduktion an CO2 
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MÜ-IM-2 20 % EE 

MÜ-IM-3 Lokalpolitische Zielsetzungen sind Beschlusslage 

MÜ-IM-4 Neue Zielsetzung 40 % partizipativ entstanden 

MÜ-OC-1 Verbesserungen in der CO2-Bilanz sind zu verzeichnen 

MÜ-OC-2 Einsparungen durch Förderprogramm nicht kausal nachweisbar 

MÜ-OC-3 Verbesserung der Wärmedämmstandards in Grundstückskaufverträgen 

MÜ-OC-4 Festeinstellung eines Klimaschutzbeauftragten 

MÜ-OC-5 IKK-Bilanzierung und Maßnahmenkatalog zeigt realistischen Weg und dient der Argumentation 

MÜ-OC-6 IKK hat zur Klärung unrealistischer Vorstellungen geführt 

MÜ-OC-7 durch IKK und Ratsbeschluss höhere Mittel für Klimaschutzaktivitäten 

MÜ-OC-8 Aufklärung der Politik durch IKK führt zu höheren finanziellen Mitteln für die Kampagnenarbeit 



Der Beitrag von Klimaschutzkonzepten zum kommunalen Klimaschutz  

Christian Göpfert, MatNr. Q7376251, FernUniversität in Hagen 

 

MÜ-OC-9 durch Ratsbeschluss hat IKK hohe Wirkung 

MÜ-OC-10 Breite Akteursbeteiligung bringt höhere Akzeptanz und Bekanntheit 

MÜ-OC-11 IKK und Bevölkerungsbeteiligung setzt Politik unter Zugzwang / Bezug zu lokaler Zielsetzung 

MÜ-OC-12 Allianz für Klimaschutz / keine Exklusivität des IKK erkennbar 

MÜ-OC-13 Klimaschutzkampagne in Münster 

MÜ-OP-1 Handlungskonzept mit finanziellen Zuweisungen notwendig 

MÜ-OP-2 IKK besteht aus zwei Teilen, um 40 %-Ziel zu erreichen 

MÜ-OP-3 Partizipation sehr wichtig für Akzeptanz 

MÜ-OP-4 Fokus auf Beratungs- und Bildungsmaßnahmen 

MÜ-OP-5 Viele Maßnahmen im IKK sind Fortsetzungsmaßnahmen 

MÜ-ADD-1 CO2-Bilanzverbesserungen nicht ausschließlich auf IKK zurückzuführen 



Der Beitrag von Klimaschutzkonzepten zum kommunalen Klimaschutz  

Christian Göpfert, MatNr. Q7376251, FernUniversität in Hagen 

 

MÜ-ADD-2 ausschließliche Kausalität "top-down" von CO2-Bilanz zu Maßnahme schwer herzustellen 

MÜ-ADD-3 Auch ohne IKK hätten Aktivitäten stattgefunden / situative Determinanten! 

MÜ-ADD-4 IKK in der Kombination (Bilanz + Katalog) befördert die Klimaschutzaktivitäten 

MÜ-ADD-5 Für Argumentation ist ein ganzheitliches IKK wichtig 

MÜ-ADD-6 Externe Gutachter und Akteurspartizipation garantieren Erfolg! 

MÜ-ADD-7 IKK in der Kombination mit externen Gutachtern ist ein guter Ansatz 

MÜ-ADD-8 Katalysator- bzw. Unterstützungswirkung bei Wärmedämmstandards 

MÜ-ADD-9 Klima sucht Schutz-Kampagne erfolgreich weil IKK finanzielle Mittel möglich machte 

MÜ-ADD-10 Akteursbeteiligung bringt regionale Ansätze ins IKK 

MÜ-ADD-11 Informations- und Bildungsanteil im IKK durch Münster Verhältnisse bestimmt 

MÜ-ADD-12 IKK braucht sowohl generelle wie lokalspezifische Parts 
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MÜ-ADD-13 Klimas sucht Schutz-Kampagne von Heidelberg inspiriert, aber erweitert 

MÜ-ADD-14 IKK muss umgesetzt werden, sonst zahnloser Papiertiger 

MÜ-ADD-15 monetäre Aufstockung hätte nicht ohne IKK stattgefunden 
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ANLAGE 9:  EXTRAKTIONSTABELLE ANSBACH 

 

ID Kommentar Segment 

AN-VOR-1  Förderung Das Klimaschutzkonzept wurde damals noch zu 80 % gefördert vom Bundesumweltministerium 

AN-VOR-2  Grund für die Erstellung 
des Klimaschutzkontzep-
tes 

der Auslöser war eigentlich damals im Jahr 2008... da gabs ja die neue Richtlinie vom BMU, das war 
glaube ich im Juni, Juli 2008.. wir haben das dann aufgegriffen, weil wir schon längere Zeit eigentlich 
eine Bestandsaufnahme machen wollten und dieses Förderprogramm kam uns da dann sehr entge-
gen, sodass wir dann gleich zwei, drei Monate später die Ausschreibung eingeleitet haben, also das 
ging dann relativ zügig, das Ganze, und das war eigentlich der Anreiz, dass wir sowieso was ma-
chen wollten. 

AN-VOR-3 Kausalverbindung zwi-
schen IKK und CO2-
Bilanz nur bei "eigenen" 
Aktionen möglich 

aber diesen wirklichen kausalen Zusammenhang, den können wir eigentlich nur feststellen bei den 
Aktionen, die wir auch tatsächlich jetzt vom Amt für Umwelt- und Klimaschutz anschieben.  

AN-IM-1 40 % CO2-Einsparung bis 
2020 gegenüber 1990 

 Also, generell haben wir das große Ziel gesetzt, dass wir bis 2020 40 % CO2 einsparen wollen. Das 
ganze ist dann immer im Vergleich zu 1990 
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AN-IM-2 40 % Ziel sowie IKK-
Umsetzung einstimmig 
beschlossen 

Und das... diese Zielsetzungen, sind diese politisch beschlossen? 
 
A: Ja. Also das hat ja dann damals 2009 im Stadtrat einstimmig - da sind wir stolz drauf - einstimmig 
beschlossen, gleichzeitig mit dem Beschluss, dass wir das Klimaschutzkonzept so annehmen und 
umsetzen wollen. 

AN-OC-1 Akteurspartizipation sen-
sibilisiert 

Was ist das Besondere an dem eigenen Konzept? 
 
A: Also, ich glaube was man nicht unterschätzen darf ist das gemeinsame Erarbeiten. Wenn man 
vielleicht am Schluss... wir haben jetzt auch keine neuen Sachen erfunden, wir wollten ja auch das 
Rad nicht neu erfinden, aber einfach diese Zusammenarbeit, dass man sagt, man setzt sich zu-
sammen und macht sich gemeinsam Gedanken, diese ganze Geschichte, dass es wirklich ein The-
ma war über ein, zwei Jahre im Stadtrat sich mit dem Thema Klimaschutz zu beschäftigen.. das hat 
so viel - auch bei den Bürgern und den Unternehmen - so viele Sensibilisierungsarbeit geleistet für 
das Thema, sodass wir einfach da nicht mehr bei Null anfangen. Wenn wir jetzt das Thema diskutie-
ren, können wir schonmal zwei Stufen höher und das bringt auch sehr sehr viel.  

AN-OC-2 Unterstützung von Ab-
wärmenutzung bei Bio-
gasanlagen / Klima-
schutzfachkraft 

Das sind natürlich Ideen, die sind zum Teil schon vorher in unseren Köpfen herumgespukt, also mit 
dem Landwirt... weil ich bin als Umweltingenieur auch viel draußen, da hat man Gespräche, er will 
was erweitern und dann kommt natürlich zur Sprache: Mensch, wie könnte man denn die Abwärme 
nutzen? Aber die Initiative, dass wir das auch wirklich machen, kam dann eigentlich erst durch das 
Klimaschutzkonzept beziehungsweise durch die zusätzliche Fachkraft, dass wir da auch Zeit und 
Energie reinstecken können.  
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AN-OC-3 extern erstellten IKK als 
Grundlage für Argumen-
tation 

Okay, haben wir auch im Klimaschutzkonzept enthalten und dann kann ich vielleicht auch in den 
Umweltausschuss gehen oder in den Stadtrat gehen und sagen: Damals haben wir es ja sowieso 
schon beschlossen, wir wollen z.B. im Bereich Mobilität verstärkt auf CarSharing oder irgendsowas 
z.B. setzen. Und... dann ist das schon gleich wieder Aufhänger; also es ist für uns auch ganz wichtig 
in diesem Verwaltungshandeln, dass man immer wieder eine gewisse Rechtfertigung hat, also dass 
wir uns das nicht im Büro aus den Fingern saugen sozusagen, sondern dass wir immer sagen: Ja-
wohl, im Klimaschutzkonzept damals haben wir das festgestellt und deswegen wollen wir jetzt da 
handeln. 

AN-OC-4 Breite, frühzeitige Ak-
teursbeteiligung fördert 
politischen "Zugzwang" 

Andererseits kann man schon sehen, dass diesen Prozess.. das hat damals 9 Monate mit der Vor- 
und der Nachlaufzeit, eineinhalb Jahre fast.. immer wieder Thema im Umweltausschuss, im Stadtrat, 
es wurde in der Presse ganz viel diskutiert. Also unsere Stadträte sind mittlerweile für das Thema 
Klimaschutz sehr stark sensibilisiert. Und es traut sich - sage ich jetzt einmal so - keiner mehr was 
dagegen sagen. Also wirkliche Einwendungen, wenn wir sagen, wir wollen.. jawohl, das ist nachge-
wiesen, das ist wichtig für den Klimaschutz... diese Entscheidungen gehen eigentlich immer sehr gut 
durch den Stadtrat durch. Und das führe ich darauf zurück, dass wir einfach da die Stadträte schon 
von vorneherein sehr aktiv einbezogen haben - alle Fraktionen waren da dabei bei den Klimaschutz-
konferenzen, sodass diese Bewusstseinsbildung bei den Stadtäten sehr wichtige Voraussetzung ist.  
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AN-OC-5 Akteurspartizipation un-
terstützt Maßnah-
menumsetzung 

Würden Sie dann auch sagen, dass gerade beim Klimaschutzkonzept, dass ja ausgezeichnet ist 
durch die Akteurspartizipation auch von Wirtschaft, von den Bürgern, dass es dadurch eine höhere 
Durchsetzungskraft für den Klimaschutz gebracht hat? 
 
A: Ich glaube schon, ja. Also es ist glaube schon wirklich wichtig, dass man das als... ganz partizipa-
tiv aufstellt, dass man wirklich alle wichtigen Entscheidungsträger mit ins Boot nimmt, sowohl von 
den Unternehmen als auch.. die Presse z.B. ist da ganz wichtig, dann die Vereine und die Verbän-
de... ja, dann... da kann man sich halt auch immer darauf berufen, kann man sich darauf stützen. 

AN-OC-6 IKK als Argumentations-
hilfe bei der Unterstüt-
zung von Biogasanlagen 

Es war schon auch so, dass unser Baureferent zu Beginn Bedenken hatte: Was machen wir hier 
überhaupt? Wir können doch nicht als öffentliche Verwaltung einen Biogasanlagenbetreiber eine 
neue Einkommensquelle verschaffen und den dann mit privaten Häuslebesitzer zusammenbringen; 
das hat doch nichts mit den originären Verwaltungsaufgaben nichts zu tun! Und da hat es uns natür-
lich erleichtert, dass wir das Klimaschutzkonzept, mit dem wir ein wenig winken konnten, wo es ein-
fach drinsteht, ja. Unser Ziel ist, dass man den bestehenden Biogasanlagen eine komplette Wärme-
nutzung erreichen wollen. Also das sind dann immer so Sachen, wo man sich dann oft Argumentati-
onshilfen dann wieder herholen kann über das Konzept. 

AN-OC-7 Klimaschutzfachkraft er-
höht zeitlich-inhaltliche 
Handlungskapazitäten 

Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt vom Klimaschutzkonzept, dass man aufbauend aus die-
sen integrierten Klimaschutzkonzepten eine Klimaschutzfachkraft beantragen kann. Und das haben 
wir dann eben gemacht und der Herr Brenner ist wie gesagt seit einem guten Jahr jetzt hier tätig und 
da merkt man einfach: das bringt wahnsinnig viel. Also es scheitert bei uns oft meistens nicht an den 
Finanzen, sondern einfach an der Manpower. 
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AN-OC-8 Multiplikatorenschulungen 
zur Steigerung des EE-
Anteils 

Da haben wir z.B. jetzt Multiplikatorenschulungen für große Solarthermieanlagen durchgeführt letz-
tes Jahr dann, um diesen Anteil zu steigern. 

AN-OC-9 IKK-Prozess eröffnete 
Zugang zu wichtigen 
Netzwerkpartnern 

Das ist auch für uns dann wichtig.. man lernt in diesem Prozess noch einmal neue Akteure kennen. 
Ich hab jetzt z.B. bei der Firma [Anonym] ist der Herr [Anonym] eine ganz wichtige Person in dem 
Bereich, die rufe ich regelmäßig wieder an, wenn ich da Informationen brauche; oder man gibt In-
formationen dann weiter. Also wir sind auch als Netzwerk vom Umweltamt aus besser geworden und 
auch wichtiger geworden, weil man halt diese ganzen Kontakte jetzt noch einmal so knüpfen konnte.  

AN-OC-10 Eröffnung eines Klimala-
dens mit Beratungsange-
bot 

Also was wir jetzt wirklich gemacht haben: wir eröffnen am 03.06. diesen Jahres einen Klimaladen. 
Das soll ein Klimaladen als e.V.-Struktur sein, ein Verein, wo hier niederschwellig Beratungsangebot 
angeboten wird und das ist in der Innenstadt, da haben wir einen Laden gemietet.. wir, also das 
Umweltamt zusammen mit den Stadtwerken, zusammen mit dem Verbraucherservice, bieten hier 
von Montag bis Freitag Beratungsleistungen an. 

AN-OC-11 Energetische Quartiers-
beratung 

 Dann im Bereich energetische Beratung und Sanierung, da haben wir jetzt begonnen mit Quartiers-
beratungen, also wir wollen dann... jetzt war z.B. das erste war ein Quartier, wo hauptsächlich Ein- 
und Zweifamilienhäuser stehen. Die haben wir dann alle angeschrieben, das waren 400 Häuser, 
also 400 Haushalte, die wir eingeladen haben zu dieser ersten Veranstaltung, da stellt dann ein... 
ein Eigentümer, der besonders gut saniert hat, stellt sein Konzept vor und.. ja, da sind dann unge-
fähr 15 bis 20 % der Personen, die wir angeschrieben haben, auch gekommen. Also das war sehr 
sehr gut besucht und so wollen wir jetztdurch die ganze Stadt gehen. Demnächst haben wir eines 
für Mehrfamilienhäuser, dann machen wir denkmalgeschützte Bereiche - also das geht schon in die 



Der Beitrag von Klimaschutzkonzepten zum kommunalen Klimaschutz  

Christian Göpfert, MatNr. Q7376251, FernUniversität in Hagen 

 

Richtung aufsuchende Beratungsarbeit, dass wir noch viel mehr hingehen auf die Bürger zu. 

AN-OC-12 Klimaschutzfachkraft 
maßgeblich für Projek-
tumsetzung 

Da werden einfach so... das geht jetzt dann viel, da werden wir später noch viel darauf zu sprechen 
kommen, über die Klimaschutzfachkraft, die wir seit einem Jahr haben. Die ganzen Aktivitäten, die 
diese Vollzeitstelle... die Vollzeitkraft macht würden so nicht stattfinden. Also da kann man ganz klar 
sagen: Jawohl, das hat das und das bewirkt!  

AN-OC-13 Viele Projekte konnten 
aufgrund Klimaschutz-
fachkraft intensiviert wer-
den 

Also wir haben dann schon viele Projekte, die schon stattgefunden haben, aber wir haben sie alle 
eigentlich alle noch einmal ausweiten können. Sodass noch mehr Schüler mitmachen, dass wir auch 
so Aktionen wie Stadtradeln, dass da noch mehr mitmachen. Was halt immer daran liegt: wenn man 
mehr Zeit hat, kann man einfach auch mehr nachtelefonieren, man kann sich mehr reinhängen, so-
dass hier eigentlich eine Intensivierung der bereits bestehenden Aktionen durch das Klimaschutz-
konzept erarbeitet wurde. 

AN-OP-1 Gliederung und Inhalte 
des IKK 

das ist in drei Bausteine aufgegliedert. Also im ersten Teil ist es hauptsächlich.. gehts um den Ge-
bäudebestand, das hat auch eine örtliche Architektin, die Frau Weiss-Hardy abgearbeitet. Im zwei-
ten Teil, das hat auch wieder Green City Energy dann gemacht... die Potenzialstudie, also wie viel 
können die erneuerbaren Energien dazu beitragen und im dritten ist es dann das Integrierte, also 
dass wir sagen, wir führen alles zusammen, die Ziele, die Strategien, die Bilanz und die Zusammen-
fassung. Also es ergibt schon... alles zusammen ergibt ein Konzept, aber in Baustein C sind diese 
ganzen Erkenntnisse nochmal zusammengefasst und dann auch.. auf was wir Wert gelegt haben, 
dass wir wirklich einen  Maßnahmenkatalog haben 
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AN-ADD-1 Maßnahmenkatalogsehr 
geprägt durch lokale Ak-
teursbeteiligung 

Also wir haben jetzt auch bewusst... was jetzt in den zwei Klimaschutzkonferenzen auch erarbeitet 
wurde, ist mehr oder weniger eins zu eins in das Klimaschutzkonzept auch eingeflossen. Wir haten 
zwar am Schluss nochmal so eine Art Expertenkommission, die dann nochmal drübergeschaut hat 
und geschaut hat: Ja, sind denn Ideen dabei, die total unrealistisch sind, dann hätten wir da was 
gestrichen. In dem einen oder anderen Fall hatten wir vielleicht nochmal eine Formulierung geän-
dert, aber ansonsten sind das wirklich - sag ich mal zu.. nahezu 100 % - die Ergebnisse aus den 
Klimaschutzkonferenzen und da sind wir eigentlich auch stolz darauf, dass es so dann umgesetzt 
werden soll, sodass sich die Bürger, die sich damals eingebracht haben da sehr gut wiederfinden 
können. 

AN-ADD-2 lokal und durch Zusam-
menarbeit geprägtes 
Konzept beschleunigt 
Maßnahmenumsetzung 

 wir haben ja auch nichts Extravagantes, also wir haben jetzt keine Leuchtturmprojekte in Ansbach.. 
es ist jetzt nichts unglaublich Innovatives entstanden, aber die Kleinigkeiten sinds halt dann doch, 
also dass wir sagen: Jawohl, unser Radwegekonzept steht jetzt, der Lückenschluss ist meistens 
gelungen. Wir haben im CarSharing-Bereich ein wenig was, wir haben unseren Fuhrpark jetzt um-
gestaltet, wir wollen bei unseren öffentlichen Liegenschaften andere Wege gehen, passen da ein 
wenig mehr auf, wir gehen mehr in Richtung Kraft-Wärme-Kopplung. Also das sind alles schon so 
Geschichten, wo wir natürlich wir auch im Umweltamt immer sagen: Es könnte eigentlich schneller 
gehen. Also es geht uns dann doch immer noch ein wenig zu langsam, aber ohne diese ganze Vor-
arbeit wäre es nicht gegangen und wenn wir jetzt einfach von... auch von einem Externen uns ein-
fach ein Konzept hätten schreiben lassen, das wäre dann in der Schublade gelandet, weil.. wenn 
man selber mitarbeitet, weiß man auch was eigentlich genau drinsteht und man kann dann.. man 
greift es immer wieder mal auf, es liegt bei uns immer auf dem Schreibtisch, wir ziehen es immer 
wieder mal raus, es ist wirklich so die Bibel bei uns im Fachgebiet Klimaschutz und das wäre alles 
nicht so, wenn das jetzt einfach abgekupfert wäre von einer anderen Stadt oder wenn Externe das 
einfach erstellt hätten ohne die Zusammenarbeit mit den Entscheidungsträgern, mit den Multiplikato-
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ren. 

AN-ADD-3 Kausalverbindungen 
schwierig zu beurteilen 

Wenn wir jetzt zum Beispiel wo - wie wahrscheinlich alle Kommunen - im Bereich der erneuerbaren 
Energien einen ziemlichen Sprung nach vorne machen, ist natürlich die Frage: Was hat jetzt damit 
das Klimaschutzkonzept zu tun bzw. ohne das Klimaschutzkonzept, wäre man da genau so weit? 
Das ist natürlich jetzt eine Frage, die man so auch nicht erörtern kann. Was wir halt feststellen kön-
nen, ist, dass man in mehreren Bereichen - wie z.B. erneuerbare Energien aber auch in der Gebäu-
dedämmung - jetzt schon gute Fortschritte machen; aber diesen wirklichen kausalen Zusammen-
hang, den können wir eigentlich nur feststellen bei den Aktionen, die wir auch tatsächlich jetzt vom 
Amt für Umwelt- und Klimaschutz anschieben. 

AN-ADD-4 Kausalität bei extern an-
geschobenen Projekten 
nicht vorhanden 

 Bei den anderen Bereichen, wie z.B.... die Stadtwerke haben jetzt wieder neue Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen installiert... ja, wir arbeiten mit den Stadtwerken seit zwei, drei Jahren viel inten-
siver zusammen, aber... ist das jetzt ursächlich, dass unsere Zusammenarbeit, dass die dann die 
neuen KWK-Anlagen installieren, ist schwer zu sagen. 

AN-ADD-5 Kausalverbindungen 
schwierig zu beurteilen 

 unterm Strich ist es schwer nachzuvollziehen, welche Maßnahmen jetzt tatsächlich ursächlich durch 
das Klimaschutzkonzept initiiert oder angeschoben wurden. 

AN-ADD-6 Klimaladen "Geburt des 
IKK" 

Kann man sagen, dass sie nur aufgrund des Klimaschutzkonzeptes entwickelt worden sind, wegen 
der Akteursbeteiligung z.B., oder eben - was wir vorhin schon hatten - dass das Klimaschutzkonzept 
eher die politische Grundlage und Argumentationsgrundlage erst geboten hat? 
 
A: Also der Klimaladen ist auf jeden Fall sowas. Das ist schon eine.. eindeutig eine Geburt aus dem 
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ganzen Konzept.  

AN-ADD-7 Quartiersberatung ohne 
Klimaschutzfachkraft 
nicht möglich 

Dann.. auch die anderen Sachen, was ich Ihnen gerade so berichtet habe.. das sind ja alles Sachen, 
die der.. ja, die wir durch die Klimaschutzfachkraft machen können. Die Quartiersberatung.. das 
könnte so nicht stattfinden. Also ich hätte die Zeit nicht, dass ich 400 Haushalte mir erstmal die gan-
zen Adressen raussuche und die dann personenbezogen anschreibe, nachtelefoniere, das Ganze 
zusammenstelle. Das alles zu organisieren wäre so nicht möglich.  

AN-ADD-8 Beantragung der Klima-
schutzfachkraft auf 
Grundlage des IKK 

Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt vom Klimaschutzkonzept, dass man aufbauend aus die-
sen integrierten Klimaschutzkonzepten eine Klimaschutzfachkraft beantragen kann.  

AN-ADD-9 Ohne IKK-Förderung kei-
ne CO2-Bilanz oder Po-
tenzialstudie 

Hätten Sie das auch gemacht, das Klimaschutzkonzept oder diese CO2-Bilanzierung, Potenzialer-
mittlung, auch ohne die Förderung? 
 
A: Also wir wollten es ja schon lange machen. Wir haben es immer vor uns her geschoben, weil es 
natürlich auch vom... also im eigenen Haus mit den Bordmitteln selbst wäre es eigentlich nicht mög-
lich gewesen. Ich bin auch damals noch... ja, ich bin eigentlich der Umweltingenieur hier und bin 
dann zu 30 %.. habe ich Zeit für Klimaschutz, sodass es zeitlich gar nicht möglich gewesen wäre 
und finanziell ist dann halt.. bei uns bei der Stadt auch immer so, wir sind da schon eher klamm und 
von daher gesehen, bin ich mir sicher, dass es so ohne diese Förderung nicht zustande gekommen 
wäre.  
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AN-ADD-10 Ohne IKK-Förderung kei-
ne CO2-Bilanz 

Haben Sie dieses Klimaschutzkonzept gebraucht, um jetzt diese CO2-Bilanzierung zu machen oder 
hätten Sie das auch sonst gemacht? Jetzt nicht in dem Umfang mit Maßnahmenkatalog - hätten Sie 
es sich vielleicht sonst in einem anderen Konzept erarbeiten lassen?A: Also.. ich glaube nicht, dass 
wir es sonst gemacht hätten, weil es einfach so ist... man hat ja immer genügend zu tun. Jetzt das 
einfach so nebenbei zu machen, dafür ist es zu viel Arbeit. Und es war eben so, dass solche Förde-
rungen.. so Förderprogramme doch oft Augenmerk auf das Ganze richten, man macht dann einen 
Vorschlag im Stadtrat bzw. Umweltausschuss, dann wird das positiv beschieden und dann fängt 
man erst so richtig zu arbeiten an. Dem anderen Fall... also es löst das oft dann aus, solche Förder-
programme. Ohne das Ganze glaube ich nicht, dass wir die CO2-Bilanz gemacht hätten. 

AN-ADD-11 Ohne IKK-Prozess hätte 
Akteurspartizipation so 
nicht stattgefunden 

Hätte diese breite Beteiligung - auch der Stadträte, der Wirtschaft, der Partner - auch stattgefunden, 
wenn man jetzt diesen Prozess des Klimaschutzkonzeptes nicht angeschoben hätte, sondern ein-
fach sich so zusammengesetzt hätte, Maßnahmen entwickelt hätte? 
 
A: Ja, also, da bin ich mir relativ sicher, das nicht. Also wir haben ja da im Nachhinein festgestellt.. 
das was wir uns eigentlich vorgenommen haben, dass wir uns wirklich mehr um so acht Thementi-
sche gehabt, die sich dann zu den einzelnen Themen beschäftigt haben - ob das jetzt Mobilität war 
oder erneuerbare Energien oder auch öffentliche Liegenschaften - da war eigentlich die Idee, dass 
wir uns danach.. dass wir Arbeitskreise bilden und dass man sich regelmäßig wieder trifft.. das ha-
ben wir nicht geschafft bis jetzt.  

AN-ADD-12 Arbeitskreise zur Maß-
nahmenerarbeitung wä-
ren so nicht entstanden 

Ohne diesen ganzen Anschub, das Ganze - dass man es auch wirklich machen muss, dass da ein 
gewisser Druck da ist, dass man das Konzept umsetzen wollen - hätten diese ganzen Arbeitskreise 
so auch nicht stattgefunden. 



Der	  Beitrag	  von	  Klimaschutzkonzepten	  zum	  kommunalen	  Klimaschutz	   

Christian	  Göpfert,	  MatNr.	  Q7376251,	  FernUniversität	  in	  Hagen	  

 



Solarbüro Landeshauptstadt Erfurt
Dr.-Ing. Peter Goretzki Stadtverwaltung

Gutachten

Energieeffiziente
Bauleitplanung
- Grundlagen
- Planungsleitfaden
- Sicherung energieeffizienter Bauleitplanung



Impressum

Sachstand:
Baukosten: 1/2006
Förderbedingungen: Oktober 2007
Energiepreise: Oktober 2007
Gesetzliche Grundlagen: Dezember 2007
Zinsen: Oktober 2007

Autor:
Dr.-Ing. Peter Goretzki
GOSOL - Solarbüro für energieeffiziente Stadtplanung
D-70619 Stuttgart, Zinsholzstraße 11,
Tel. (0711) 473994, info@gosol.de
Stuttgart, den 12. Oktober 2007 / Endfassung April 2008

© 2007 Dr. Peter Goretzki
Alle Rechte vorbehalten.
Alle Abbildungen und Texte sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum des Autors.
Jede Verwendung oder Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Autors zulässig.

Auftraggeber:
Landeshauptstadt Erfurt,
Stadtverwaltung
Stadtplanungsamt
Löberstraße 34
99096 Erfurt



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1 Der Bebauungsplan - BauBG und BauNVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Grundlagen des Wärmeumsatzes in Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Gesetzliche Mindestanforderungen an den baulichen Wärmeschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.3.1 Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.2 Mindestanforderung an den baulichen Wärmeschutz nach EnEV 2007 . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3.2.1 Nutzfläche AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3.2.2 Orientierung und erforderlicher Wärmeschutz nach EnEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3.2.3 Kompaktheit und Wärmeschutz nach EnEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3.2.4 Heizungsanlage und Wärmeschutz nach EnEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3.2.5 Heizungssystem und realer Primärenergiebedarf Q P,real“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.4 Verbesserter baulicher Wärmeschutz - Niedrigenergiebauweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4.1 KfW 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4.2 KfW 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4.3 Passivhaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.5 Nutzung Regenerativer Energien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.5.1 Passive Sonnenenergienutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.5.2 Thermische Sonnenenergienutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.5.3 Photovoltaik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.5.4 Wärmepumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2 Leitfaden für den städtebaulichen Entwurf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.1 Verminderung der Wärmeverluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1.1 Gebäudevolumen Ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1.2 Bauweise / Gebäudetypologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1.3 Ausformung der Baukörper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.1.3.1 Kleine Baukörpervolumina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.3.2 Große Baukörpervolumina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Länge der Baukörper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tiefe der Baukörper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Anzahl der Geschosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Dachausformung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dachneigung und Firsthöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dachform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.2 Wärmegewinne durch passive Sonnenenergienutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.1 Ausrichtung der Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2.2 Gegenseitige Verschattung von Gebäuden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2.3 Verschattung durch Vegetation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.2.3.1 Verschattung durch geschlossene Baumreihen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2.3.2 Verschattung durch Einzelbäume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.2.4 Einfluss solarer Verluste auf den Heizwärmebedarf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.3 Aktive Sonnenenergienutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.3.1 Thermische Solar-Kollektoren zur Trinkwassererwärmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.3.2 Photovoltaische Stromerzeugung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.3.3 Konflikte mit passiver Sonnenenergienutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.3.4 Gestalterische Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42



Inhaltsverzeichnis

2.4 Geothermie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.5 Besonnung als Kriterium für die Wohnqualität und Behaglichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.5.1 Anforderungen an die Besonnungsdauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.5.2 Mindestbesonnungsdauer nach DIN 5034 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.5.3 Empirische Anforderungen an Besonnungsdauer und Besonnungszeitraum . . . . . . . . . . 45
2.5.4 Besonnungsdauer und Ausrichtung der Wohnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.5.5 Energieeinstrahlung im Sommer / Überwärmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.5.5.1 Fenster ohne horizontale Verschattungselemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.5.5.2 Fenster mit horizontalen Verschattungselementen (Balkone) . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.6 Topographische Standortbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.6.1 Topographieverschattung - Besonnung / Passive Sonnenenergienutzung . . . . . . . . . . . . 48
2.6.2 Wärmeverlust - Umgebungstemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.6.3 Wind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.7 Wirkungszusammenhänge - Synergien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.7.1 Höhe baulicher Anlagen (§18 BauNVO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.7.2 Dachform und Dachneigung (§ 83 ThürBO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.7.3 Grundflächenzahl GRZ (§19 BauNVO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.7.4 Anzahl der Vollgeschosse, Geschossflächenzahl (§20 BauNVO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.7.5 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1), Nr.2 BauGB; § 23 BauNVO) . . . . . . . . . . . . . . 54
2.7.6 Stellung baulicher Anlagen (§ 9 (1), Nr.2 BauGB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.7.7 Erschließung und Grundstückszuschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.7.8 Bauweise (§9 (1), Nr.2 BauGB; §22 BauNVO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.7.9 Grünordnung ( § 9 (1) Nr. 25 BauGB ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2.7.9.1 Auswahl von Baumarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.7.9.2 Bäume in privaten Grünflächen - Pflanzgebote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.7.9.4 Bäume als Sonnenschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.7.9.5 Verschattung und CO2 Bilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2.8 Einbindung energieeffizienter Stadtplanung in die Planungsphasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.8.1 Der städtebauliche Wettbewerb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.8.2 Bebauungskonzept / Gestaltungsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.8.3 Bebauungsplanentwurf / Rechtsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.8.4 Methoden der solar+energetischen Optimierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.9 Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen zur Verminderung des Wärmebedarfs und Nutzung
erneuerbarer Energien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.9.1 Thermische Solaranlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.9.1.1 Förderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.9.1.2 Wirtschaftlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.9.2 Niedrigenergiebauweise KfW 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.9.2.1 Förderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.9.2.2 Wirtschaftlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2.9.3 Niedrigenergiebauweise KfW 40 / Passivhausstandard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.9.3.1 Förderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.9.3.2 Wirtschaftlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2.9.4 Photovoltaik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.9.4.1 Förderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.9.4.2 Wirtschaftlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

2.9.5 Solar+energetisch optimierte verbindliche Bauleitplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.9.5.1 Wirtschaftlichkeit energieeffizienter Stadtplanung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67



Inhaltsverzeichnis

3 Sicherung und Durchsetzung energieeffizienter Stadtplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.1 Planungs- und bauordnungsrechtliche Festsetzungen - energieeffiziente Stadtplanung nach
BauGB, BauNVO und BO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.1.1 Energetisch relevante, anerkannte Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB . . . . . . . . . . . 69
3.1.2 Strittige und unzulässige Festsetzungen nach § 9 Abs.1 BauGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3.1.2.1 Anschlusszwang an leitungsgebundene Energieversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.1.2.2 Gebiete in denen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestimmte Luft verunreinigende Stoffe
nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

3.1.2.3 Einsatz erneuerbarer Energien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.1.2.4 Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zur Vermeidung oder

Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.2 Städtebaulicher Vertrag § 11 BauGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.3 Vorhaben- und Erschließungsplan nach § 12 BauGB / Vorhabenbezogener Bebauungsplan . . 76
3.4 Privatrechtliche Verträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.5 Beispiele für mögliche energetische Vereinbarungen in städtebaulichem Vertrag,

Vorhabenbezogenem Bebauungsplan und zivilrechtlichem Vertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.5.1 Niedrigenergiebauweisen /Erhöhter Wärmeschutz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.5.2 Thermische Sonnenenergienutzung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.5.3 Solar+energetische Prüfung/Optimierung (Städtebaulicher Vertrag / VEP) . . . . . . . . . . . . 79

3.6 Umsetzung und Vollzug energieeffizienter Stadtplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.6.1 Solar+energetische Bebauungsplanoptimierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.6.2 Energetische Anforderungen an Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3.7 Zusammenfassende Bewertung der Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4 Projektbeispiel einer solar+ energetischen Optimierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Ausgangssituation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Ausgangsvariante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Optimierungsansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Optimierungsergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Erhöhter Wärmeschutz und alternative Energieversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Quellen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89



Einführung

Landeshauptstadt Erfurt - Gutachten Energieeffiziente Bauleitplanung Seite 1

Einführung In der Bundesrepublik Deutschland werden etwa 36% des Endenergiever-
brauchs für die Beheizung von Gebäuden aufgewandt. Dieser Verbrauchs-
bereich wird wesentlich durch gesetzliche Anforderungen, städtebauliche
Vorgaben und die architektonische Umsetzung mitbestimmt.

Seit den 60er Jahren konnte durch stufenweise verschärfte Anforderungen
an den baulichen Wärmeschutz - je nach Gebäudetyp - der Heizwärmebe-
darf von Neubauten von 200 bis 300 kWh/m2

WFa auf heute 60 bis
120 kWh/m2

WFa vermindert werden.

Durch den verringerten Heizwärmebedarf steigerte sich gleichzeitig der
"Solare Heizungsbeitrag" der bei jedem Gebäude vorhandenen, kosten-
losen Solargewinne der Fenster - günstige Vorgaben des Bebauungsplans
vorausgesetzt - von etwa 10%-15% in den 60ern auf heute 20%-35%.

Damit gewannen neben den Gebäudeabmessungen nun auch zunehmend
die Besonnungsvoraussetzungen einen wesentlichen Einfluß auf den
Heizwärmebedarf der Gebäude.

Nach Planung der Bundesregierung sollen die Auflagen an die Energie-
effizienz in zwei Stufen weiter erhöht werden. In den Jahren 2008 und 2012
ist geplant die Anforderungen an effiziente Heiz- und Dämmtechnologien
um weitere 30% gegenüber der Energieeinsparverordnung von 2002,
welche materiell im Wesentlichen bis heute gültig ist, zu verschärfen.

Das geplante Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz soll zudem in Neubau-
ten einen Anteil von 15% regenerativer Wärmegewinnung vorschreiben.

Das vorliegende Gutachten soll der Stadt Erfurt planungsrechtliche und
technische Hilfestellungen für energieeffiziente und solargerechte Bauleit-
planung geben. Der Schwerpunkt liegt auf den kommunalen Steuerungs-
möglichkeiten und Handlungsempfehlungen.

Gliederung Im Kapitel 1, dem Grundlagenteil werden die energetischen, technischen
und wirtschaftlichen Grundlagen der Energiebilanz, aktiver und passiver
Sonnenenergienutzung, der Anforderungen an den Wärmeschutz und
technischer Gebäudeausrüstung sowie deren Zusammenwirken erläutert.

Als Kapitel 2 verdeutlicht der Leitfaden für den städtebaulichen Entwurf
die Wirkungen singulärer städtebaulicher Entwurfsparameter auf den Pri-
märenergiebedarf von Gebäuden sowie die Synergieeffekte energieeffizien-
ter Stadtplanung.

Das 3. Kapitel Sicherung und Durchsetzung energieeffizienter Stadt-
planung zeigt die planungs- und bauordnungsrechtlichen Instrumente zur
Beeinflussung des Primärenergiebedarfs sowie die Möglichkeiten erweiter-
ter solar+energetischer Festsetzungen in Verträgen auch anhand von
Beispielen auf.

Im 4. Kapitel werden anhand eines Beispiels die Möglichkeiten einer
solar+energetischen Optimierung dargestellt.
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Zusammen-
fassung

Das städtebauliche Konzept und dessen Ausformulierung durch den Bebau-
ungsplan bestimmt, selbst bei vorgegebener Gebäudetypologie und Be-
bauungsdichte, den Energiebedarf von Neubaugebieten innerhalb einer
Spannweite von bis zu 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnfläche
und Jahr (kWh/m2

WFa). Zum Vergleich: Eine thermische Kollektoranlage
erreicht 7 kWh/m2

WFa.

Die Umsetzung energieeffizienter Stadtplanung erfordert keine besonderen
Festsetzungen oder die rigide Südausrichtung aller Gebäude sondern die
individuelle Überprüfung und Abstimmung der allgemeinen planungs- und
bauordnungsrechtlichen Festsetzungen hinsichtlich ihrer energetischen
Auswirkung.

Als Synergieeffekt energieeffizienter Stadtplanung können neben dem
Bauland- und Erschließungsbedarf auch die Baukosten der Gebäude ge-
senkt und die Bebauungsdichte bei verbesserter Besonnungssituation
erhöht werden.

Die Ausschöpfung des Potentials energieeffizienter Stadtplanung erfordert,
einer statischen Berechnung vergleichbar, einen individuellen Optimie-
rungsprozess der jeweiligen städtebaulichen Konzeption durch solar+
energetische Computersimulation, welche den zulässigen Wärmeverlust
sowie die aktiven und passiven Solargewinne entsprechend den städtebau-
lichen Vorgaben bilanziert und optimiert. Insbesondere die Abstimmung der
Höhenentwicklung und Dachform ist einer der wesentlichsten Ansatzpunkte
zur Heizenergieeinsparung.

Eine auf schematische Anwendung simpler solarenergetischer Faustregeln
reduzierte „Optimierung“ ist aufgrund der komplexen Wechselwirkungen
nicht möglich.

Die Wahl der effizienten Wärme- und Energieversorgung eines Planungs-
bereich, insbesondere mit Nah- oder Fernwärme reduziert darüber hinaus,
auch bei identischen Baukörpern, den sich nach den Mindestanforderungen
der EnEV maximal ergebenden Primärenergiebedarf innerhalb einer Spann-
weite von rund 20%. Im Rahmen kommunaler Satzungen kann hier ein
Anschluss- und Nutzungszwang durchgesetzt werden.

Weitergehend kann entsprechend BauGB auch die Errichtung, jedoch nicht
die Nutzung, von baulichen Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer
Energien, wie insbesondere Solarenergie festgesetzt werden. Dieses In-
strument ist derzeit jedoch noch nicht erprobt und rechtlich risikobehaftet.

Die Festsetzung eines erhöhten Wärmeschutzes ist über das Planungsrecht
nicht möglich. Hier bieten die Instrumente des Städtebaulichen Vertrags,
des Vorhaben- und Erschließungsplans sowie Kaufverträge zu kommuna-
lem Bauland einen weiten Spielraum. Diese können u.a. auch Vereinbarun-
gen zur Art der Wärmeversorgung, der Heizungsanlagen und aktiver Son-
nenenergiennutzung beinhalten.

Der Vollzug energetischer Festsetzungen aus Satzungen oder Verträgen
erfordert deren Überprüfung. Derzeit werden Wärmeschutznachweise im
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens materiell nicht geprüft.

Sowohl für die solar+energetische Optimierung der Bebauungspläne als
auch die Prüfung energetischer Vorgaben müssen deshalb Haushaltsmittel
für Personalstellen oder externe Prüfung bzw. Optimierung bereit gestellt
und gegebenenfalls die Bauantragsteller zur Kostenübernahme verpflichtet
werden.



Allgemeine Grundlagen

Landeshauptstadt Erfurt - Gutachten Energieeffiziente Bauleitplanung Seite 3

(EnEV)

Abb. 1: Komplexe Wechselwirkungen städtebaulicher Festsetzungen nach BauGB und BauNVO auf den
Energiebedarf einer Siedlungsstruktur.

1 Allgemeine Grundlagen

1.1 Der Bebauungsplan - BauBG und
BauNVO

Bebauungsplan und
Energiebedarf

Der städtebauliche Entwurf bzw. Bebauungsplan beeinflusst den Heizwär-
mebedarf eines Neubaugebietes ohne an irgendeiner Stelle explizite ener-
getische Festsetzungen zu treffen.

Entscheidend ist hierbei das räumlich gestalterische Konzept und dessen
Präzisierung durch die Festsetzung u.a. von Art und Maß der baulichen
Nutzung, der Bauweise, der überbaubaren und nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen der Stellung baulicher Anlagen, der Abstandsflächen, der
Verkehrsflächen und Pflanzbindungen.

Wärmeverlust Mit der Geschosszahl, der Bauweise, der First- und Traufhöhe der Gebäu-
de, der Dachform, der Ausformung der überbaubaren Grundstücksfläche
sowie durch Festsetzungen zu der äußeren Gestaltung der Gebäude wird
über die Gebäudegeometrie der spezifische Wärmeverlust der zukünfti-
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gen Gebäude maßgeblich um bis zu 60kWh/m2
WFa beeinflusst. Selbst in-

nerhalb eines Gebäudetyps erreicht die Spannweite bis zu 30 kWh/m2
WFa.

Sonnenenergienutzung Neben der Höhenentwicklung und der Dachform der Gebäude beeinflussen
die Stellung der Gebäude und ihre durch die überbaubare Grundstücksflä-
che bestimmte Lage zueinander sowie gegebenenfalls festgesetzte Pflanz-
gebote den potentiellen Energiegewinn durch aktive und insbesondere
passive Nutzung der Sonnenenergie. Ungünstige Orientierung, Verschat-
tung durch Nachbargebäude und festgesetzte Bäume können den passiven
Solargewinn mehr als halbieren und damit den Heizwärmebedarf um über
20% (bis zu 18 kWh/m2

WFa) erhöhen.

Für aktive Solarsysteme ist zudem auch die Dachneigung von entschei-
dender Bedeutung. Ungünstige Ausrichtung und Verschattung von Dach-
flächen können hier die Energieausbeute merklich vermindern und so die
Energieerzeugungskosten deutlich erhöhen.

Jeder Bebauungsplan bestimmt über seine planungsrechtlichen Festset-
zungen direkt den zukünftigen Heizenergiebedarf eines Neubaugebiets.
Selbst bei identischer Bebauungsdichte beträgt die Spannweite des resultie-
renden Heizenergiebedarfs bis zu 40%.

Energieeffizienz im BauGB

Ziele, Belange und
Festsetzungen

Mit der 1998 novellierten Fassung des Baugesetzbuchs (BauGB) wurden
die Nutzung erneuerbarer Energien und nachhaltige, d.h. auch energie-
sparende Bauweisen erstmals als Belang explizit in die Bauleitplanung
eingeführt.

Dieser Belang wird im BauGB 2004 weiter gestärkt:

Hier wird der Belang der Nutzung erneuerbarer Energien in § 1, Abs.6, Nr.7
f um die sparsame und effiziente Nutzung von Energie erweitert.

Weiter wurde durch die Zielvorgaben in § 1, Abs.5 klargestellt, dass alle
städtebaulichen Festsetzungen nach Maßgabe von § 9, Abs.1 auch hin-
sichtlich der Beachtung des Ziels des „Allgemeinen Klimaschutz“ abge-
wogen werden müssen.

Der Katalog der aus städtebaulichen Gründen möglichen Festsetzungen in
§ 9, Abs. 1, Nr. 23 b) wurde um Gebiete in denen „bei der Errichtung von
Gebäuden bestimmte bauliche Maßnahmen für den Einsatz erneuer-
barer Energien wie insbesondere Solarenergie getroffen werden müs-
sen“ ergänzt.

Noch konkreter wurde in § 11 der Gegenstand des Städtebaulichen Ver-
trags gefasst. Hier können „die Nutzung von Netzen und Anlagen der
Kraft-Wärme-Kopplung sowie von Solaranlagen für die Wärme,- Kälte-
und Elektrizitätsversorgung“ privatrechtlich vereinbart werden.

Die Zulässigkeit von Festsetzungen nach § 9, (1), 23 b) und § 11 BauGB
wird in Kapitel 3 ausführlich behandelt.

Energieeffiziente Stadtplanung muss primär als Optimierung der Wirkungs-
zusammenhänge der städtebaulichen Festsetzungen und nicht als einzelne
isolierte Festsetzung verstanden werden.



Allgemeine Grundlagen

Landeshauptstadt Erfurt - Gutachten Energieeffiziente Bauleitplanung Seite 5

Heizungs-
Anlagen-
verluste
�=1/ep

(DIN V4701-10)

Abb.2: Wärmebilanz eines Gebäudes

1.2 Grundlagen des Wärmeumsatzes in
Gebäuden

Heizwärmebilanz von
Gebäuden

Die Wärmebilanz eines Gebäudes wird durch dessen Wärmegewinne und
Verluste bestimmt.

Gesetzliche Vorgaben begrenzen dabei den zulässigen Wärmebedarf,
schöpfen jedoch die technischen Möglichkeiten zur Energieeinsparung
derzeit nicht aus.

Wärmeverluste -
Wärmebedarf

Der Wärmebedarf eines Gebäudes setzt sich aus den Komponenten Trans-
missionswärmeverlust, Lüftungswärmeverlust und Wärmebedarf für Warm-
wasser zusammen.

Der Transmissionswärmeverlust wird durch den Wärmedämmwert der
Bauteile bestimmt. Je niedriger der Wärmedurchgangskoeffizient U (früher
k-Wert genannt), desto weniger Wärme verliert das Bauteil. Der zulässige
Transmissionswärmeverlust liegt bei nach den Mindestanforderungen der
Energieeinsparverordnung EnEV gedämmten Wohngebäuden bei effizien-
ten Heizungsanlagen zwischen ca. 65 und 110 kWh/m²WFa, bei weniger
effizienten Anlagen etwa zwischen 30 und 75 kWh/m²WFa.

Der Lüftungswärmeverlust wird durch die Erfordernis bestimmt dem
Raum Sauerstoff zu- und Kohlendioxid sowie Raumfeuchtigkeit abzuführen.
Im Mittel muss die Raumluft hierzu 0,3 bis 0,7 mal je Stunde ausgetauscht
werden. Der wohnflächenspezifische Lüftungswärmeverlust beträgt bei
manueller Lüftung ca. 40 kWh/m²WFa, bei mechanischer Lüftung ca. 25-30
kWh/m2

W Fa und bei Lüftungswärmerückgewinnungsanlagen ca.
10 kWh/m2

WFa. Durch die Lüftungsanlage erhöht sich jedoch der Strom-
bedarf.

Der Wärmebedarf für Wasser liegt bei etwa 12,5 kWh/m2
WFa. Durch eine

thermische Solaranlage können hiervon im Jahresmittel 60%, d.h. rund 7,5
kWh/m2

WFa abgedeckt werden.
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Wärmegewinne In der Wärmebilanz des Gebäudes stehen den Wärmeverlusten auch
Wärmegewinne gegenüber.

Die Internen Wärmequellen (Personen, Geräte, Beleuchtung usw.) können
mit etwa 16 bis 25 kWh/m2

WFa angesetzt werden.

Die zur Heizung nutzbaren passiven Solargewinne erreichen bei üblichen
Fenstergrößen, je nach städtebaulich bedingten Besonnungsvorausset-
zungen und Gebäudetyp, etwa 15 bis 30 kWh/m2

WFa.

Gesetzliche
Mindestanforderungen

1.3 Gesetzliche Mindestanforderungen an
den baulichen Wärmeschutz

Die Energieeinsparverordnung EnEV und das zukünftig auf die EnEV auf-
setzende Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz EEWärmeG definieren die
Mindestanforderungen an den baulichen Wärmeschutz, die Nutzung erneu-
erbarer Energien und die zugehörigen Nachweisverfahren.

Diese Nachweisverfahren können jedoch nicht die Ermittlung eines realen
Energiebedarfs leisten, sondern führen hinsichtlich einer gewünschten Pla-
nungsoptimierung oft zu irreführenden Ergebnissen und damit zu ener-
getischen Fehlsteuerungen.

EEWärmeG

Pflicht zur Nutzung
erneuerbarer Energien

1.3.1 Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im
Wärmebereich

Am 5.12.2007 hat das Bundeskabinett den Entwurf des Erneuerbare-Ener-
gien-Wärmegesetz EEWärmeG beschlossen. Danach muss bei Neubauten
der Wärmeenergiebedarf anteilig mit erneuerbaren Energien gedeckt wer-
den.

Diese Pflicht kann durch die Nutzung von Biomasse, Geothermie, solarer
Strahlungsenergie und Umweltwärme erfüllt werden durch:

Solarthermie 1. Nutzung von solarer Strahlungsenergie.

Dabei müssen Sonnenkollektoren mit einer Fläche von mindestens 0,04
m² Kollektorfläche je m² Nutzfläche AN nach EnEV installiert werden. Die
Bundesländer können höhere Mindestflächen festlegen.

Biomasse, Geothermie und
Umweltwärme

2. Nutzung von fester, flüssiger und gasförmiger Biomasse, Geother-
mie und Umweltwärme. Dabei muss der Wärmeenergiebedarf über-
wiegend aus diesen Energieträgern gedeckt werden.

- flüssige und gasförmige
Biomasse

Bei flüssiger Biomasse müssen Heizkessel der besten verfügbaren
Technik entsprechen. Die Erzeugung der Biomasse muss die Anforde-
rungen der geplanten Nachhaltigkeitsverordnung erfüllen.

Bei gasförmiger Biomasse muss die Nutzung in Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen erfolgen.

- feste Biomasse Bei Nutzung von fester Biomasse darf ausschließlich Biomasse, d.h.
naturbelassenes Holz, Holzpellets und Stroh nach § 3, Abs. 1, Nr. 4, 5,
5a oder 8 der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen
eingesetzt werden.
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- Geothermie und
Umweltwärme

Bei Nutzung der Umweltwärme und Geothermie durch Wärmepum-
pen müssen:

- elektrisch angetriebene Sole/Wasser- oder Wasser/Wasser-Wär-
mepumpen eine Jahresarbeitszahl von 4,0 oder mehr,

- elektrisch angetriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen eine Jah-
resarbeitszahl von 3,3 oder mehr,

- mit fossilen Brennstoffen betriebene Wärmepumpen eine Jah-
resarbeitszahl von 1,2 oder mehr erreichen.

- Umweltwärme Zu Umweltwärme zählen auch Abwärme, Abwasserwärme und Wärme
in Fortluft, wie Wärme aus mechanischer Wärmerückgewinnung soweit
der Wärmebedarf überwiegend hieraus gedeckt wird.

Ersatzmaßnahmen Ersatzweise gilt die Pflicht auch als erfüllt, wenn der Gebäudeeigentümer:

- erhöhter baulicher
Wärmeschutz

3. Maßnahmen zur baulichen Einsparung der Energie trifft.

Hierzu müssen bei Wohngebäuden die Anforderungen der EnEV nach
Anlage 1, Tabelle 1, bzw. bei Nichtwohngebäuden die Anforderungen
nach Anlage 2, Tabelle 1 um 15% unterschritten werden.

- Kraft-Wärme-Kopplung 4. den Wärmeenergiebedarf überwiegend und unmittelbar aus Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen deckt.

- Nah- oder Fernwärme-
versorgung

5. den Wärmeenergiebedarf unmittelbar aus einem Netz der Nah- oder
Fernwärmeversorgung deckt und diese

- zu einem wesentlichen Anteil aus Erneuerbaren Energien oder

- überwiegend aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen nach Maßga-
be der Anlage zu diesem Gesetz stammt.

Anschluss- und
Nutzungszwang

Die Gemeinden und Gemeindeverbände werden ermächtigt einen
Anschluss- und ausschließlichen Nutzungszwang vorzuschreiben.

EnEV 2007

spezifischer Jahres-
Primärenergiebedarf QP“

spezifischer Transmissions-
wärmeverlust HT

1.3.2 Mindestanforderung an den baulichen Wärme-
schutz nach EnEV 2007

Mindestanforderungen an den baulichen Wärmeschutz werden aktuell
durch die Energieeinsparverordnung EnEV 2007 definiert.

Diese bestimmt den auf die Nutzfläche AN bezogenen, maximal zulässigen
Jahres-Primärenergiebedarf QP“ und den maximal zulässigen spezi-
fischen Transmissionswärmeverlust HT‘ eines Gebäudes in Abhängig-
keit von dessen Oberflächen / Volumen-Verhältnis A/V. Hierbei gelten
für Wohngebäude und „andere Gebäude“ unterschiedliche Anforderungen.

Der nutzflächenbezogene Jahres-Primärenergiebedarf QP“ nach EnEV ist
lediglich eine Anforderung im Baugenehmigungsverfahren und darf nicht mit
dem realen wohnflächenbezogenen Energiebedarf verwechselt werden.
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Abb.3: Anforderungen nach EnEV an den nutzflächenspezifischen Jahres-
Primärenergiebedarf Qp“ und den Transmissionswärmeverlust HT“

absoluter Jahres-
Primärenergiebedarf QP

Der für den Wärmeschutznachweis zu ermittelnde absolute Jahres-
Primärenergiebedarf QP setzt sich aus dem Jahres-Heizwärmebedarf Qh

für Raumwärme und dem Zuschlag für Warmwasser QW (QW =12,5
kWh/m²Ana) zusammen. Hierbei ist der Nachweis zu führen QP < QP“ x AN.

Anlagenaufwandszahl eP Über die Anlagenaufwandszahl eP werden die Verluste der Heizungs-
anlage berücksichtigt ( QP = eP (Qh+QW) ). Je niedriger eP, desto effizienter
ist eine Heizungsanlage.

Spannweite eP Die Anlagenaufwandszahl eP liegt bei effizienten Heizungsanlagen im Be-
reich von etwa 0,85 (z.B. Fernwärme, Brennwertkessel mit Solaranlage,
Wärmepumpe) bis etwa 2,3 bei weniger effizienten Heizungsanlagen (Nie-
dertemperatur- oder Brennwertkessel außerhalb der thermischen Hülle).

Begrenzung des Jahres-
Primärenergiebedarfs QP

durch den Transmissions
wärmeverlust HT‘

Insbesondere bei Gebäuden mit effizienten Heizungsanlagen wird der
Jahres-Primärenergiebedarf QP nicht durch die QP“ Anforderung sondern
durch die Begrenzung des zulässigen Transmissionswärmeverlust HT‘
bestimmt.

Nutzfläche AN

Bezugsgröße Nutzfläche AN :
ein Geburtsfehler der EnEV !

1.3.2.1 Nutzfläche AN

Die EnEV bezieht alle Anforderungen auf das Gebäudevolumen Ve bzw.
auf die hieraus abgeleitete Nutzfläche AN = 0,32 x Ve.

AN > BGF !!! Diese imaginäre Nutzfläche AN übersteigt meist deutlich die reale Nutz- oder
Wohnfläche WF, oft sogar die Bruttogeschossfläche BGF des Gebäudes.
Hierdurch können sich eklatante Fehlbewertungen und Fehlsteuerungen bei
der energetischen Optimierung der Gebäudegeometrie hinsichtlich des
wohnflächenspezifischen Heizenergiebedarfs ergeben.

Die imaginäre volumenbezogene Nutzfläche AN nach EnEV steht in keinem
linearen Bezug zu den im Bauwesen und der Wohnungswirtschaft ge-
bräuchlichen realen Flächen wie Bruttogeschossfläche BGF oder beheizte
Wohnfläche WF (nach Wohnflächen-Verordnung).
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Der nutzflächenbezogene Jahres-Primärenergiebedarf QP“ nach EnEV ist
deshalb kein Maß für den tatsächlichen, wohnflächenbezogenen Energiebe-
darf eines Gebäudes und darf daher nicht für Vergleiche herangezogen
werden.

Je nach Geschosshöhe, Dachausformung und Klima überschreitet der reale
wohnflächenbezogene Jahres-Primärenergiebedarf QP,WF“ den auf AN bezo-
genen Jahres-Primärenergiebedarf QP“ nach EnEV um 20-40%.

Für vergleichende energetische Bewertungen oder energetische Optimie-
rungen muss der Wärme- oder Energiebedarf deshalb immer auf eine
beheizte, reale Fläche (BGF, WF) bezogen werden.

Beispiel für Fehlsteuerung
infolge unzutreffender Nutz-
fläche AN:

Volumen steigt: A/V und QP“
signalisieren Energieeinsparung

Hier patzt die EnEV:
AN = Fläche aus Kubikmeter !

Im Ergebnis erhöhter Energiebe-
darf

A/V und QP“ täuschen eine Ener-
gieeinsparung bei tatsächlich
erhöhtem Energiebedarf vor.

Das folgende Beispiel zeigt exemplarisch die Fehlbewertung und damit die Fehl-
steuerung des Energiebedarfs bei der Beurteilung der Höhenentwicklung (Dach-
ausformung, Neigung, Kniestock, ...) infolge der Bezugsgröße AN:

- So bewirkt jede Vergrößerung der Geschoss- oder Wandhöhe und damit des
Gebäudevolumens V (1) ein günstigeres A/V-Verhältnis (2) und täuscht damit
einen niedrigeren, auf die Nutzfläche AN bezogenen, Jahres-Primärenergiebe-
darf QP" nach EnEV (3) vor.

- Gleichzeitig vergrößert sich mit dem Volumen V rechnerisch auch die hieraus
abgeleitete imaginäre Nutzfläche AN (4) nach EnEV (mit AN = V x 0,32 ). Im Bei-
spiel übersteigt die "Nutzfläche" AN sogar die reale Bruttogeschossfläche BGF
von 160 m².

- Damit erhöht sich jedoch im Ergebnis der nach EnEV zulässige absolute Primär-
energiebedarf Q P ( Q P = Q P" x A N ) (5).

- Da sich die tatsächliche Wohnfläche WF (6) nicht vergrößert, steigt mit dem ab-
soluten auch der reale wohnflächenbezogene Primärenergiebedarf Q P,WF" (7)
an.

Trotz sinkendem A/V-Verhältnis (2) und Q P" (3) erhöht sich der reale wohnflächen-
spezifische Jahres-Primärenergiebedarf Q P.WF“ (7). Im Beispiel ergibt sich für das
Pultdach PD gegenüber dem Flachdach FD ein günstigerer Wert für A/V (2) und
QP“(3) sowie infolge des größeren Gebäudevolumens V (1) nach EnEV eine größere
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(irreale) Nutzfläche AN (4): Das Pultdach erscheint damit energetisch günstiger als
das Flachdach. Tatsächlich ist jedoch das Flachdach, bei den vorgegebenen Wand-
höhen, gemessen am absoluten (Q P) (5) und wohnflächenspezifischen Primär-
energiebedarf Q P,WF" (7), energetisch günstiger, da die reale Wohnfläche WF (6) in
beiden Fällen identisch ist.

Im Ergebnis unterschreitet der wohnflächenspezifische Primärenergiebedarf des frei-
stehenden Gebäudes mit Flachdach den des Doppelhauses mit flach geneigtem
Pultdach.

Orientierung und
Wärmeschutz

Ungünstige Orientierung
muss durch erhöhte Wärme-
dämmung ausgeglichen wer-
den

1.3.2.2 Orientierung und erforderlicher Wärmeschutz nach EnEV

Der zulässige Jahres-Heizwärmebedarf Qh aus der Begrenzung des zulässi-
gen spez. Jahres-Primärenergiebedarf QP“ nach EnEV errechnet sich u.a.
unter Berücksichtigung der orientierungsabhängigen passiven Solarge-
winne QS .

Ost-West orientierte Gebäude müssen daher, um den verminderten Solar-
gewinn auszugleichen, gegenüber Nord-Süd orientierten Gebäuden einen
um ca. 5% erhöhten baulichen Wärmeschutz aufweisen.

Kompaktheit und
Wärmeschutz

1.3.2.3 Kompaktheit und Wärmeschutz nach EnEV

Die Anforderungen der EnEV an den baulichen Wärmeschutz und damit an
den mittleren Wärmedurchgangskoeffizient U eines Gebäudes werden in
Abhängigkeit von dessen Oberflächen/Volumen-Verhältnis A/V definiert (s.
Abb. 3).

Mit sinkendem A/V-Verhältnis, d.h. höherer „Kompaktheit“ reduziert sich -
trotz schärferer QP“ Anforderung und damit sinkendem Energiebedarf - der
nach EnEV notwendige bauliche Wärmeschutz, d.h. die erforderliche Wär-
medämmung.

Kompaktheit und Wärme-
durchgangskoeffizient U

Die Dämmeigenschaften werden durch den Wärmedurchgangskoeffizienten
U beschrieben. Der Wärmedurchgangskoeffizient U gibt in W je m² Bau-
teiloberfläche und Grad Kelvin Temperaturdifferenz zwischen den Oberflä-
chen an wie viel Wärme ein Bauteil pro Stunde durchdringt.

Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung.

Bei kompakten Gebäuden erfordert ein über die Mindestanforderungen der
EnEV hinausgehender prozentual erhöhter Wärmeschutz geringere bauli-
che Aufwendungen und damit geringere Kosten als bei Gebäuden mit
hohem A/V-Verhältnis, d.h. geringerer Kompaktheit.

Heizungsanlage und
Wärmeschutz

1.3.2.4 Heizungsanlage und Wärmeschutz nach EnEV

Der maximal zulässige Jahres-Primärenergiebedarf QP nach EnEV berech-
net sich aus dem Produkt Wärmebedarf des Gebäudes (Qh + QW) mit der
Anlagenaufwandszahl eP (QP = (Qh + QW) x eP).

Damit bestimmt die Heizungsanlage eines Gebäudes über eP den zulässi-
gen Heizwärmebedarf Qh (mit Qh = QP / eP - QW ) und damit den erforderli-
chen baulichen Wärmeschutz.
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Abb.5: Realer spezifischer Heizwärmebedarf und nach EnEV 2007 erforder-
licher Wärmedurchgangskoeffizient in Abhängigkeit von A/V-Verhältnis
und Heizungsanlage.

realer Heizwärmebedarf nach
EnEV

Je kleiner die Anlagenaufwandszahl eP desto höher darf der Wärmebedarf
(Qh + QW) eines Gebäudes sein.

Die Heizungsanlage bestimmt damit nach EnEV den erforderlichen Wär-
meschutz und damit die erforderlichen Wärmedurchgangskoeffizienten U
eines Gebäudes.

effiziente Heizungsanlage
oder Wärmeschutz

Während bei effizienten Heizungsanlagen, insbesondere in Verbindung
mit regenerativer Energiegewinnung (Heizungsanlagen A3, A4, A5 und A67
in Abb. 5) gegenüber der Wärmeschutzverordnung von 1995 (WSchVO‘95)
kein erhöhter Dämmaufwand notwendig wird (hier wird der Energiebedarf
durch die EnEV-Begrenzung des spezifischen Transmissionswärmeverlus-
tes HT bestimmt), kann bei weniger effizienten Heizungsanlagen (A1, A2,
A6) ein spürbar höherer baulicher Wärmeschutz notwendig werden um die
QP“ Anforderung der EnEV zu erfüllen.

Die EnEV beinhaltet damit einen „Bonus“ für effiziente Heizungsanlagen
und regenerative Energiegewinnung, wie z.B. thermische Kollektoranlagen,
Lüftungswärmerückgewinnung und Wärmepumpen.

Effiziente Heizungsanlagen dürfen gegen den baulichen Wärmeschutz
aufgerechnet werden.

Solar-/Anlagenbonus
vermindert Anforderungen an
den baulichen Wärmeschutz

Dieser „Solar-/Anlagenbonus“ wird beispielhaft in Abb. 5 durch Vergleich
der Heizungsanlagen „Brennwertkessel A2" und „Brennwertkessel mit sola-
rer Warmwasserbereitung A3" deutlich.

Bei Gebäuden mit thermischer Solaranlage ist ein rund 40% höherer Trans-
missionswärmeverlust zulässig.

Soll der, bei A2 gegenüber A3 erhöhte Wärmeschutz allein durch die
Außenwand erbracht werden, wird dort eine Verdoppelung der Dämmstoff-
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bzw. Wandstärke erforderlich. Die Mehrkosten hierfür liegen in Größen-
ordnung einer thermischen Solaranlage.

Gebäude mit thermischen Solaranlagen welche lediglich die Mindestan-
forderungen der EnEV erfüllen weisen infolge des Solar-/Anlagenbonus der
EnEV gegenüber Gebäuden ohne Solaranlage i.d.R. einen höheren realen
Gesamtprimärenergiebedarf auf. Dieser Effekt wird durch das EEWärmeG
nochmals verstärkt.

Bei Gebäuden mit geringer Kompaktheit kann die Baukosteneinsparung
infolge der nach EnEV geringeren Mindestanforderungen an den baulichen
Wärmeschutz die Kosten der Solaranlage erreichen oder übertreffen. Bei
Gebäuden mit hoher Kompaktheit können etwa die Hälfte der Kosten der
Solaranlage eingespart werden.

Heizungssystem und
resultierender
Primärenergiebedarf

1.3.2.5 Heizungssystem und realer Primärenergiebedarf Q P,real“

Der resultierende, reale Primärenergiebedarf Q P,real ist im Ergebnis auch
wesentlich vom gewählten Heizungssystem abhängig, da bei effizienten
Heizungsanlagen der Energiebedarf über die QP“-Anforderung hinausge-
hend durch HT‘ begrenzt wird.

Die Abbildung 6 zeigt, dass die effizienten Heizungsanlagen mit ep < 1,25
(hellblau unterlegt) gegenüber den weniger effizienten Heizungsanlagen mit
ep > 1,25 nach EnEV einen bis zu 25% niedrigeren realen Primärenergiebe-
darf QP,real aufweisen. Unter Berücksichtigung des EEWärmeG verkehrt sich
dieser Effekt. In jedem Fall sind bei effizienten Heizungsanlagen die Anfor-
derungen an den baulichen Wärmeschutz (Wärmedurchgangskoeffizient U)
um bis zu 50% geringer.

Der resultierende reale Jahres-Primärenergiebedarf QP,real ist wesentlich mit
vom Heizungssystem abhängig und keine konstante, allein vom A/V-Ver-
hältnis abhängige Größe.

Hinsichtlich des resultierenden realen Jahres-Primärenergiebedarfs Q P,real“

schneidet hierbei u.a. die Versorgung mit Nah- und-Fernwärme besonders
günstig ab.

Folgen des EEWärmeG Befremdlicher Weise ergibt sich nach den Mindestanforderungen der EnEV
+ EEWärmeG der höchste resultierende reale Primärenergiebedarf Q P,real

für Raumwärme und Trinkwassererwärmung für die Variante Brennwertkes-
sel mit solarthermischer Trinkwasserbereitung (BW+SOL).

Infolge des EEWärmeG werden Gebäude mit „ineffizienten Heizungsan-
lagen“ (wie Brennwert- und Niedertemperaturkessel ohne Solarthermie oder
elektrische Direktheizung) den realen Primärenergiebedarf Q P,real von Ge-
bäuden mit Nutzung regenerativer Energie (Solarthermie, Photovoltaik, Um-
weltwärme) deutlich unterschreiten. Hierfür sind jedoch oft deutlich erhöhte
Aufwendungen für den baulichen Wärmeschutz (U < 0,2 W/m²K) notwendig
- dabei werden die für KfW 60 bzw. KfW 40 erforderlichen Dämmstoff-
stärken teilweise überschritten.

Damit ergibt sich ein wirtschaftlicher Zwang zur Nutzung von Umweltenergie
in Sinne des EEWärmeG.



Allgemeine Grundlagen

Landeshauptstadt Erfurt - Gutachten Energieeffiziente Bauleitplanung Seite 13

Abb.6: Resultierender realer Jahres-Primärenergiebedarf Q P,real“ (QH‘=rot / QW‘=violett) und hierfür erforderlicher
mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient U (blau) eines Reihenhauses mit A/V = 0,40 [1/m] in Abhängigkeit von
der Heizungsanlage entsprechend den Mindestanforderungen nach EnEV + EEWärmeG sowie für Niedrig-
energiebauweisen.
Bei „effizienten“ Heizungsanlagen wird der zulässige Wärmebedarf durch HT, max‘ bestimmt. Anders als zu er-
warten führen die EnEV-Anforderungen an Q P“ und H T weder zu einem identischen, realen Energiebedarf
noch zu vergleichbaren Aufwendungen für den baulichen Wärmeschutz (hell rot/violett unterlegt: „alte“ Anfor-
derung nach EnEV 2007 ohne EEWärmeG).

Niedrigenergiebauweisen

Heizungsanlage kontra
Wärmeschutz

1.4 Verbesserter baulicher Wärmeschutz
- Niedrigenergiebauweisen

Die EnEV lässt also alternativ eine energieeffiziente Heizungsanlage mit
weniger baulichem Wärmeschutz oder eine ineffiziente Heizungsanlage mit
höherem Wärmeschutz zu. Die im Heizungsanlagenbereich erzielte Ener-
gieeinsparung darf damit durch einen nicht dem Stand der Technik ent-
sprechenden baulichen Wärmeschutz wieder „verschwendet“ werden.

Insbesondere bei Gebäuden mit effizienten Heizungsanlagen ist es sinnvoll
den Transmissionswärmeverlust durch eine gegenüber den Mindestanfor-
derungen der EnEV verbesserte Wärmedämmung der Gebäudehülle zu
reduzieren.
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Abb.7: Wärmeumsatz und Primärenergiebedarf im Vergleich

Diesen Weg beschreiten Niedrigenergie- bis hin zum Passiv-/Ultranied-
rigenergiehaus, welche mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten der opa-
ken Gebäudehülle im Bereich von ca. U= 0,15-0,20 W/m²K erreichen. Damit
kann der Heizwärmebedarf pro Jahr auf bis zu 30-40 kWh/m²WFa reduziert
werden.

Der bauliche und damit auch Kosten-Aufwand verbesserter Wärmedäm-
mung steigt mit dem A/V-Verhältnis, da sowohl der Anteil der Außenoberflä-
chen als auch die Anforderungen an diese steigen.

Wärmedurchgangskoeffi-
zient U und Dämmstoffstärke

Wärmedurchgangskoeffizient U

Der Wärmedurchgang durch ein homogenes Bauteil ist umgekehrt propor-
tional zu dessen Dicke. Mit zunehmender Dämmstoff-/Bauteildicke steigt
der Dämmaufwand überproportional gegenüber der erreichbaren Energie-
einsparung.

Grenzen ökologisch und 
ökonomisch sinnvoller
Wärmedämmung

Spätestens bei Wärmedurchgangskoeffizienten unter 0,12 W/m²K (entsp.
ca. 25-30 cm Wärmedämmung) werden die Grenzen ökologisch und mone-
tär sinnvoller Wärmedämmung überschritten.

Mehr Wärmedämmung führt, selbst langfristig betrachtet, unter Einbezie-
hung des Energieaufwands für die Herstellung des Wärmedämmstoffs
(„graue Energie“) weder zu einer weiteren Energie- noch Baunutzungs-
kosten-Einsparung sondern zu Mehraufwendungen.
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Abb.9: Anforderungen nach EnEV, KfW 60 und KfW 40 im Vergleich

Abb.8: Wärmedurchgangskoeffizient und Gesamt-Energieaufwand über 30
Jahre in Abhängigkeit von der Dämmstoffdicke.

Förderungs-Anforderungen

Anforderungen EnEV 2007,
KfW 60 und KfW 40 im
Vergleich

Anforderungen für Förderung von Niedrigenergiebauweisen

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW definiert im Rahmen ihrer Förderbe-
dingungen die Niedrigenergiestandards KfW 60, KfW 40 / Passivhaus.

Während die Anforderung an den spez. Transmissionswärmeverlust HT‘ in
Abhängigkeit von A/V definiert wird, gilt für den Jahres-Primärenergiebedarf
QP“ ein konstanter, vom A/V-Verhältnis und damit auch vom Gebäudetyp
unabhängiger Grenzwert.

Damit erhöht sich mit zunehmendem A/V-Verhältnis auch der bauliche Auf-
wand für erhöhten Wärmeschutz nach KfW 60/KfW 40.
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Anforderungen KfW 60 1.4.1 KfW 60

Voraussetzung für die Förderung eines Niedrigenergiehaus nach KfW 60
Standard ist, dass der Jahres-Primärenergiebedarf Qp“ nicht mehr als 60
kWh pro m² Gebäudenutzfläche AN beträgt. Gleichzeitig muss der auf die
wärmeübertragende Umfassungsfläche des Gebäudes bezogene spezi-
fischeTransmissionswärmeverlust HT´ den in der EnEV (Anhang 1,
Tabelle 1) angegebenen Höchstwert um mindestens 30 % unterschreiten.

Diese Anforderung kann bereits durch eine energieeffiziente Heizungsan-
lage, insbesondere in Verbindung mit einer solarthermischen Trinkwasser-
bereitung und erhöhter Wärmedämmung erreicht werden. Mit der geplanten
Verschärfung der EnEV 2009 wird voraussichtlich mittelfristig der heutige
KfW 60-Standard die Mindestanforderung an den baulichen Wärmeschutz
darstellen.

Mehrkosten 3-6% Die Mehrkosten für KfW 60-Häuser betragen ca. 3-6% der Bauwerks-
kosten, d.h. 30 bis 100 Euro je Quadratmeter Wohnfläche [Schulze Darup].
Das Energieeinsparpotential reicht von ca. 15 kWh/m2

WFa bei einer sechs-
geschossigen geschlossenen Bebauung bis ca. 70 kWh/m2

WFa bei einem
eingeschossigen Einfamilienhausbungalow mit einem A/V-Verhältnis von
mehr als 1,0 m-1.

Die zusätzlichen Bauwerkskosten steigen überproportional zum erreich-
baren Energieeinsparpotential. Der KfW 60-Standard ist bei kompakten
Baukörpern im Geschosswohnungsbau bereits mit nach EnEV im Einfami-
lienhausbau erforderlichen Dämmstärken relativ einfach erreichbar. Da-
gegen erfordern Baukörper mit geringer Kompaktheit (A/V>0,7 m-1) bereits
sehr hohe bauliche Aufwendungen in Form mittlerer U-Werte von maximal
0,25 W/m²K oder eine Lüftungswärmerückgewinnungsanlage.

Anforderungen KfW 40 1.4.2 KfW 40

Voraussetzung für die Förderung eines (Ultra-) Niedrigenergiehaus nach
KfW 40 Standard ist, dass der Jahres-Primärenergiebedarf Qp“ nicht
mehr als 40 kWh pro m² Gebäudenutzfläche AN beträgt. Gleichzeitig muss
der auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche des Gebäudes bezoge-
ne spezifischeTransmissionswärmeverlust HT´ den in der EnEV angege-
benen Höchstwert um mindestens 45 % unterschreiten. Diese Anforde-
rungen können nur noch bei sehr kompakten Gebäuden durch erhöhte
Wärmedämmung erbracht werden. In der Regel wird jedoch eine
Lüftungswärme-Rückgewinnungsanlage erforderlich.

Mehrkosten 6-20% Die Mehrkosten für KfW 40-Häuser betragen aufgrund des breiten energe-
tischen Gestaltungsspielraums ca. 6-20% der Bauwerkskosten, d.h. 60 bis
300 Euro/m²WF [Schulze Darup]. Das Energieeinsparpotential reicht von ca.
35 kWh/m2

WFa bei einer sechsgeschossigen geschlossenen Bebauung bis
ca. 85 kWh/m2

WFa bei einem freistehenden Einfamilienhaus mit einem A/V-
Verhältnis von 0,8 m-1.

Bei geringerer Kompaktheit ist der KfW40 Standard nicht mehr sinnvoll -
hier muss das Augenmerk zunächst auf die Festsetzung kompakter Baukör-
per gerichtet werden.

Die zusätzlichen Bauwerkskosten steigen auch hier überproportional zum
erreichbaren Energieeinsparpotential.
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Definition Passivhaus 1.4.3 Passivhaus

Das Passivhaus führt den Weg des Niedrigenergiehauses konsequent
weiter. Durch Wärmetauscher wird bis zu 85% der in der Abluft enthaltenen
Wärme zurückgewonnen und der Lüftungswärmebedarf auf ca.
10 kWh/m²WFa gesenkt.

Der verbleibende Jahres-Heizwärmebedarf darf dabei 15 kWh/m2
Ana, der

Jahres-Primärenergiebedarf Qp“ 40 kWh pro m² Gebäudenutzfläche AN nicht
überschreiten. Konventionelle Heizungsanlagen kommen für diesen Gebäu-
detyp deshalb nicht in Betracht. Die Beheizung erfolgt i.d.R. durch Nachhei-
zen der Zuluft.

Mehrkosten 8-15%

erhöhter Strombedarf

Die Mehrkosten eines Passivhauses gegenüber einem entsprechend aus-
gestatteten, nach EnEV gedämmten Gebäude liegen bei etwa 8-15%, d.h.
80-250 Euro/m²WF [Schulze Darup], die jährliche Energiekosteneinsparung
bei etwa 3,5 - 6,5 Euro je Quadratmeter Wohnfläche.

Der Stromverbrauch für Haustechnik (Ventilatoren, Wärmepumpe u.a.)
liegt beim Passivhaus mit ca. 15-25 kWh/m2

WFa deutlich über dem eines
konventionellen Gebäudes. Nach älteren Untersuchungen der FHG kann,
insbesondere bei geringen Querschnitten und langen Lüftungsschächten,
die eingesparte Lüftungswärme durch erhöhten Strombedarf wieder auf-
gezehrt werden.

Während nach Dämmstandard EnEV der Energiebedarf noch primär durch
die Kompaktheit bestimmt wird, wird beim Passivhaus-Standard der Ener-
giebedarf gleichbedeutend durch die passiven Solargewinne mitbestimmt.

Mit zunehmendem baulichen Wärmeschutz gewinnen die passiven Solar-
gewinne in der Heizwärmebilanz der Gebäude zunehmend an Bedeutung.

Regenerative Energien

Passive
Sonnenenergienutzung

1.5 Nutzung Regenerativer Energien

1.5.1 Passive Sonnenenergienutzung

Jedes Gebäude besitzt mit seinen Fenstern ein hocheffizientes Solarsys-
tem.

Energiebilanz von
Verglasungen

Die Energiebilanz ist neben den städtebaulichen Rahmenbedingungen auch
von den physikalischen Eigenschaften des Fensters abhängig. Je geringer
der Wärmedurchgangskoeffizient U als Maß für den Wärmeverlust und je
größer der Gesamtenergiedurchlassgrad g als Maß für die durchdringende
Solareinstrahlung, desto länger ist der Zeitraum der positiven Energiebilanz
(siehe Abb. 10, Seite 18).

Solarer Heizungsbeitrag Der erzielbare solare Heizungsbeitrag SHB, d.h. das Verhältnis des zur
Substitution von Heizwärme genutzten Solargewinns zum verbleibenden
Heizwärmebedarf ist dabei wesentlich vom Wärmedämmstandard und
Gebäudetyp abhängig.

Mit zunehmendem Wärmedämmstandard erhöht sich der Solare Heizungs-
beitrag durch passive Sonnenenergienutzung.
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Abb.10: Energiebilanz verschiedener Verglasungstypen im Jahresgang

Energiebilanz von
Verglasungen

Städtebaul i che
Rahmenbedingungen

Während der Solare Heizungsbeitrag bei vor 1972 gebauten Gebäuden
noch unter 15% lag, erreicht er heute, mit üblichen Fenstergrößen, bei nach
den Mindestanforderungen der EnEV gedämmten Gebäuden 25%-35% und
bei Niedrigenergiehäusern 40%-50%. Bei Passivhäusern übertrifft der
genutzte Solargewinn sogar oft den verbleibenden Heizwärmebedarf.

Ungünstige Bebauungsplanfestsetzungen können den möglichen passiven
Solargewinn halbieren. Mit zunehmendem Wärmeschutzstandard erhöhen
sich die Anforderungen an einen „Solargerechten Städtebau“.

Da bei der passiven Sonnenenergienutzung der Ort der Wärmeentstehung,
der Wärmenutzung und Wärmespeicherung identisch ist, kann ohne Über-
wärmung der Räume nur ein begrenztes solares Wärmeangebot genutzt
werden.

Solarer Nutzungsgrad Der nutzbare Solargewinn, d.h. derjenige Anteil der Solareinstrahlung, der
tatsächlich Heizenergie ersetzt, ist vom Verhältnis zwischen Solareinstrah-
lung und Wärmebedarf des Solarraums bzw. des Gebäudes abhängig. Je
höher die solare Einstrahlung und je geringer der Wärmebedarf sowie die
Speicherkapazität, desto geringer ist der (monatliche) solare Nutzungs-
grad, d.h. das Verhältnis zwischen dem nutzbaren Solargewinn und ins-
gesamt in den Raum eingestrahlter Solarenergie. Daraus ergibt sich auch
ein typischer Jahresgang mit geringen solaren Nutzungsgraden in der Über-
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Abb.11: Wärmeumsatz und Solarer Heizungsbeitrag nach Dämmstandard

Solarer Heizungsbeitrag SHB
gangszeit und sehr hohen Nutzungsgraden im Winter.

Bei üblichen Fenstergrößen (ca. 12%-18% der Wohnfläche) erreicht der
nutzbare passive Solargewinn eines Gebäudes während der Heizperiode
unter günstigen Voraussetzungen ca. 20-30 kWh/m2a Wohnfläche bzw. bis
zu 350 kWh/m2a Fensterfläche.

Große Fensterflächen Große Fensterflächen und Wintergärten erhöhen zwar die Wohnqualität,
können jedoch die Solargewinne nicht beliebig steigern. Je nach Vergla-
sungsart, Wärmebedarf des Gebäudes und äußeren Einstrahlungsbedin-
gungen ergibt sich eine "optimale Verglasungsfläche".

Solarthermie

Wirkungsgrad

1.5.2 Thermische Sonnenenergienutzung

Gegenüber der passiven Sonnenenergienutzung wird bei der aktiven Son-
nenenergienutzung die erzeugte Wärme nicht direkt am Ort ihrer Entste-
hung genutzt, sondern an den Ort des Verbrauchs transportiert. Hierfür ist
elektrische Energie für den Betrieb von Umwälzpumpen erforderlich.

Der Wirkungsgrad eines thermischen Kollektors sinkt mit der Umgebungs-
temperatur. Vakuumröhrenkollektoren weisen gegenüber Flachkollektoren
im Temperaturbereich über 30° C einen bis zu 25% höheren Wirkungsgrad
auf, sind damit für Anlagen zur Heizungsunterstützung besser geeignet,
jedoch auch mehr als doppelt so teuer.
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Abb.12: Energieabgabe eines Flachkollektors im Jahresgang in Abhängigkeit
von der Neigung der Süd orientierten Kollektorfläche.

Abb.13: Solarer Deckungsgrad

Neigung und monatlicher
Ertrag für Flachkollektor

Wärmebedarf

Solarer Deckungsgrad

Der monatliche Energieertrag ist neben der Aufstellrichtung wesentlich von
der Neigung abhängig. Flache Neigungswinkel erbringen im Sommer, steile
im Winter optimierte Energieerträge.

Der Wärmebedarf für Trinkwasser/Brauchwasser liegt nach EnEV bei 12,5
kWh/m2

Ana.

Eine solarthermische Anlage für Trinkwasserbereitung ist insbesondere bei
Gebäuden mit bereits erhöhtem Wärmeschutz eine sinnvolle Maßnahme
zur weiteren Senkung des Wärmebedarfs.
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erforderliche Kollektorfläche Um im Jahresmittel einen optimalen solaren Deckungsgrad von 60% zu
erzielen sind ca. 1.0 -1,3 m² Flachkollektorfläche je Person oder ca. 3-4 m²
je 100m² Bruttogeschossfläche notwendig.

Der Entwurf zum EEWärmeG vom 05.12.2007 sieht eine Mindestkollektor-
fläche von 4% bezogen auf die Nutzfläche AN vor.

Außerhalb der Heizperiode kann damit fast der gesamte Warmwasser-
bedarf solarthermisch abgedeckt und die konventionelle Kombi-Heizungs-
anlage stillgelegt werden.

Anlagenaufwandszahl ep Damit erhöht sich die Effizienz der Heizungsanlage - die Anlagenaufwands-
zahl ep sinkt: die Primärenergieeinsparung der solarthermischen Anlage
liegt damit über der eigentlich solarthermisch erzeugten Wärmemenge.

Optimaler Deckungsgrad

Kosten und
Kosteneinsparung

Die Erhöhung des Jahresdeckungsgrades über 60% hinaus führt, da im
Sommer zunehmend überschüssige Wärme erzeugt wird, zu einem un-
günstigeren Kosten-Nutzen-Verhältnis und ist deshalb nicht empfehlenswert
(s. Abb. 13).

Bei Investitionskosten von ca. 4000-6000 Euro für eine Flachkollektoranlage
mit ca. 5 m² und 300 l Speicher für ein Einfamilienhaus wird bei einem
Jahresdeckungsgrad von rund 60% eine jährliche Energiekosteneinsparung
von rund 250-350 Euro erzielt.

energetische Amortisation Die energetische Amortisationszeit einer thermischen Solaranlage liegt, bei
einer durchschnittlichen Lebensdauer von 15-25 Jahren, zwischen 0,5 und
2,5 Jahren.

Energieerzeugungskosten Die Erzeugungskosten je Kilowattstunde Wärme liegen für Anlagen mit
Flachkollektoren bei etwa 18-25 Cent/kWh, bei Vakuum-Röhrenkollektoren
bei etwa 25-40 Cent/kWh.

Wirtschaftlichkeit

Solar-/Anlagenbonus nach
EnEV

Damit überschreiten die Wärmeerzeugungskosten der Solarthermie die her-
kömmlicher Wärmeerzeugung (ca. 7-18 Cent/kWh) deutlich. Für sich gese-
hen ist Solarthermie damit ohne Förderung oder Einsparungen im baulichen
Wärmeschutz (d.h. Nachrüstung im Gebäudebestand) nicht wirtschaftlich.

Im Neubaubereich ergeben sich bei Gebäuden mit thermischer Trinkwas-
serbereitung gegenüber Gebäuden ohne Solarthermie infolge der nach
EnEV rund 30%, unter Berücksichtigung des EEWärmeG teilweise bis zu
60% geringeren Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz (mittlerer
U-Wert, vergl. Abb. 6, Seite 13) erhebliche Baukosteneinsparungen im
Bereich der Wärmedämmung. Diese können die Kosten der Solaranlage
erreichen oder sogar übertreffen. Damit sind thermische Solaranlagen bei
Neubauten wirtschaftlich.

Solaranlagen zur Heizungs-
unterstützung

Solaranlagen zur Heizungsunterstützung sind nur bei Gebäuden mit hohem
Wärmebedarf in der Übergangszeit, d.h. geringem baulichen Wärmeschutz
und eingeschränkten Möglichkeiten zur passiven Sonnenenergienutzung
sinnvoll. Bei Gebäuden mit niedrigem Wärmebedarf konkurrieren ther-
mische Solaranlagen zur Heizungsunterstützung mit passiver Sonnen-
energienutzung.



Allgemeine Grundlagen

Landeshauptstadt Erfurt - Gutachten Energieeffiziente Bauleitplanung Seite 22

Photovoltaik 1.5.3 Photovoltaik

Anlagen zur solaren Stromerzeugung können eine sinnvolle Alternative oder
Ergänzung zu thermischen Solaranlagen darstellen.

Netzkopplung Der erzeugte Strom wird i.d.R. vollständig in das Netz eingespeist, da die
derzeitige Einspeisevergütung von knapp 50 Cent/kWh deutlich über dem
Bezugspreis für Haushaltsstrom von ca. 18 Cent/kWh liegt.

Kosten

Potential

Die Investitionskosten liegen bei ca. (4000) 5000 bis 6500 Euro je kW
installierter Leistung.

Die Erzeugungskosten für Solarstrom liegen bei optimalen Einstrahlungs-
bedingungen im Bereich von ca. 34 - 50 Cent/kWh.

Anders als bei der solaren Trinkwassererwärmung ist die Energiegewinnung
nicht auf den Eigenbedarf begrenzt. Das Gesamtpotential für Solarstrom ist
durch die Aufnahmefähigkeit des Netzes für fluktuierenden Strom auf ca.
10-20% der gesamten Stromerzeugung begrenzt.

energetische Amortisation

Wirkungsgrad

Photovoltaikanlage =
Unternehmen

Die energetische Amortisationszeit für Photovoltaikmodule liegt, je nach
Herstellungsort und Zellentyp zwischen etwa 3 und 8 Jahren. Hinsichtlich
der Schadstoffbilanz sind insbesondere Module aus chinesischer Produk-
tion kritisch zu beurteilen.

Anders als thermische Solaranlagen kann eine Photovoltaikanlage auch die
diffuse Einstrahlung mit hohem Wirkungsgrad nutzen, reagiert andererseits
mit Wirkungsgradeinbußen bei hohen Umgebungstemperaturen (Hinterlüf-
tung notwendig) oder bei Teilverschattung von in Serie geschalteten Solar-
Modulen mit Leistungsabfall.

Ca. 10-16% der Solareinstrahlung können von Photovoltaikanlagen in
Strom umgewandelt werden.

Optimale Neigungswinkel der Anlagen werden nach unten durch den für die
Selbstreinigung notwendigen Neigungswinkel von ca. 20° , nach oben durch
die ab ca. 30° abnehmende Einstrahldichte auf ca. 40° begrenzt.

Die im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegten Mindestvergü-
tungssätze für die Stromeinspeisung erlauben in der Regel einen wirtschaft-
lichen Betrieb der Photovoltaikanlage.

Bei einer100% Netzeinspeisung wird der Betreiber der Photovoltaik-
anlage zum, gegebenenfalls umsatzsteuerpflichtigen, Unternehmer.

Wärmepumpen

Funktionsprinzip

Effizienz

Jahresarbeitszahl

1.5.4 Wärmepumpen

Wärmepumpen entziehen einem Medium mit niedrigem Temperaturniveau
Energie um diese dann auf höherem Temperaturniveau an ein anderes
Medium abzugeben. Für den Antrieb der Wärmepumpe muss Energie
zugeführt werden.

Der Strom zum Betrieb von Wärmepumpen wird mit einem 2,4-3,8-fachen
Primärenergieaufwand beim Verbraucher bereitgestellt. Um energieeffizient
zu arbeiten muss die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe einen höheren
Wirkungsgrad als die Stromerzeugung aufweisen.

Die Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe, d.h. das Verhältnis zwischen
erzeugter Wärmemenge und eigenem Energieverbrauch, ist abhängig von
der Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Heizmedium.
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Heizungseignung Wärmepumpenheizungen eignen sich damit nur für Gebäude mit geringem
Energiebedarf und einer großflächigen Wärmeverteilung auf niedrigem
Energieniveau, wie z.B. Fußboden- oder Wandheizung mit Vorlauftempe-
raturen um 35° C.

Wärmequelle

Außenluft

Wärmequelle für Wärmepumpen / Geothermie

Der Energieniveau der Wärmequelle sollte im Winter für Heizungsanlagen
möglichst hoch sein. Außenluft kommt damit als Wärmequelle nicht in
Betracht.

geeignete Wärmequellen Als Energiequelle kommt das Grundwasser oder Erdwärme in Betracht,
da das Erdreich bereits ab 5-10 m Tiefe auch im Winter die Jahresmittel-
temperatur aufweist.

- Grundwasser Fließendes Grundwasser ist als Wärmequelle besonders effizient, da
ständig neue Wärme herantransportiert wird. Für die Nutzung ist eine
Genehmigung der Wasserschutzbehörde notwendig.

- Erdwärme Die Erdwärme kann über horizontal oder vertikal verlegte Wärmetauscher
genutzt werden.

horizontale Wärmetauscher

- Leistung

- Flächenbedarf

Die preisgünstigeren horizontalen Wärmetauscher (Erdkollektoren oder
Erdkorb) aus Kunststoffrohren werden in ein bis zwei Meter Tiefe im Garten-
bereich verlegt und entziehen die in den oberen Bodenschichten im Som-
mer gespeicherte Sonnenwärme. Dabei sind Leistungen zwischen 10-40
W/m² (trockener-feuchter Boden) zu erwarten. Die insgesamt notwendige
Fläche ist vom Wärmebedarf des Gebäudes und der Bodenbeschaffenheit
abhängig. Als Anhaltswert für den Flächenbedarf ist etwa das doppelte der
Wohnfläche notwendig. Hier werden Jahresarbeitszahlen von bis zu 3,5
erreicht. Kleinere Flächen führen zu geringen Jahresarbeitszahlen und
Unterkühlung der Erdoberfläche.

vertikaler Wärmetauscher Eine Alternative mit geringerem Flächenbedarf stellt ein vertikaler Wärme-
tauscher im Form von Erdsonden dar. Diese nutzen die Erdwärme und
werden in meist 40-50 m, teilweise bis zu 150 m tiefen Bohrungen verlegt.

Erdsonden weisen gegenüber horizontalen Erdkollektoren einen höheren
Wirkungsgrad und geringeren Freiflächenbedarf auf, sind jedoch durch die
Wasserschutzbehörde genehmigungspflichtig. In den Wasserschutzzonen
I und II sind Erdsonden untersagt.
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Wie lässt sich der Energie-
bedarf von Neubaugebieten
durch energieeffiziente Bau-
leitplanung günstig beein-
flussen ?

Der Bebauungsplan schafft
Rahmenbedingungen für
energieeffizientes Bauen

2 Leitfaden für den
städtebaulichen Entwurf

Der Bebauungsplan bestimmt die Rahmenbedingungen unter denen die
Gebäude erstellt werden können. Dabei werden Festsetzungen getroffen,
die den zukünftigen Energiebedarf maßgeblich beeinflussen.

Minderung des
Heizwärmebedarfs

Ansätze zur Verminderung des Heizwärmebedarfs

Zur Senkung des Heizwärmebedarfs als maßgeblicher Zielgröße der Min-
derung des umweltrelevanten CO2-Ausstoßes sind zwei grundsätzlich
unterschiedliche Ansätze notwendig:

Verlustminimierungsprinzip

Gewinnmaximierungsprinzip

o Das Verlustminimierungsprinzip versucht über die mögliche Aus-
formung der Baukörper bestimmende städtebauliche Festsetzungen die
Wärmeverluste durch kompakte Baukörper zu minimieren.

o Das Gewinnmaximierungsprinzip versucht über die Anordnung der
Gebäude durch Minimierung der Solaren Verluste möglichst hohe solare
Gewinne zu ermöglichen.

Städtebauliche Maßnahmen zur Minimierung der Wärmeverluste bzw. zur
Maximierung der Solargewinne stehen oftmals in Konkurrenz zueinander.

Wechselwirkungen So vermindert beispielsweise die Reduzierung der Gebäudehöhe die Ver-
schattungswirkung auf Nachbargebäude, führt also dort zu höheren Solar-
gewinnen. Die gleiche Maßnahme erhöht oder vermindert jedoch auch die
Kompaktheit, d.h. den spezifischen Wärmeverlust des Gebäudes selbst.

quantitative Optimierung
notwendig

Dies macht in jedem Fall eine quantitative Optimierung, d.h. die Bilanzie-
rung der solar und energetischen Wirkungen einer Maßnahme notwendig.
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Abb.15: Baukörpervolumen und davon abhängiges A/V-Verhältnis.

Computersimulation
notwendig

Eine umfassende solar+energetische Planungsoptimierung erfordert auf-
grund der komplexen Wirkungszusammenhänge immer eine Computer-
simulation.

Konzeption Der notwendigen rechnerischen Optimierung geht immer die Entwicklung
einer solar+energetisch tragfähigen städtebaulichen Konzeption voraus.
Hierzu dienen die nachfolgenden Faustregeln.

Verminderung der
Wärmeverluste

Kompakte Gebäude
ermöglichen!

A/V-Verhältnis

2.1 Verminderung der Wärmeverluste
Gebäude verlieren durch ihre Hüllfläche Wärme an die Umgebung.

Das in seiner energetischen Wirksamkeit bedeutendste städtebauliche
Instrument zur Verminderung der Wärmeverluste ist die Minimierung der
wärmeübertragenden Hüllflächen im Verhältnis zur Nutz- oder Wohnfläche,
d.h. die Ermöglichung kompakter Gebäude im Rahmen der Bebauungsplan-
festsetzungen.

A/V-Verhältnis - Kompaktheit der Gebäude

Als Maß für die Kompaktheit gilt verbreitet das Oberflächen/Volumen-Ver-
hältnis A/V, welches auch in der EnEV verwendet wird: Je kleiner die wär-
meübertragende Hüllfläche A im Verhältnis zum eingeschlossenen Gebäu-
devolumen Ve, desto niedriger der nach EnEV maximal zulässige Jahres-
Primärenergiebedarf QP“ und desto weniger Wärme verliert das Gebäude
bezogen auf das Gebäudevolumen Ve und damit die volumenabhängige
Nutzfläche AN.
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Abb.16: Typische A/V-Verhältnisse unterschiedlicher Gebäudetypen.

Gebäudevolumen 2.1.1 Gebäudevolumen Ve

Das A/V-Verhältnis ist primär von der absoluten Größe des zusammenhän-
genden Baukörpervolumens Ve und erst sekundär von dessen Ausfor-
mung abhängig (Abb. 15). Hier gilt allgemein:

Je größer das Gesamtvolumen Ve eines zusammenhängenden Baukörpers,
desto kleiner, d.h. günstiger ist das erreichbare A/V-Verhältnis.

Gebäudetypologie 2.1.2 Bauweise / Gebäudetypologie

Für das A/V-Verhältnis ist zunächst die Bauform, d.h. die Gebäudetypologie
maßgeblich. Für jede Bauform ergibt sich innerhalb der vom jeweiligen
Baukörpervolumen bestimmten Spannweite ein typisches A/V-Verhältnis.

Gebäudetypologie und
A/V-Verhältnis

A/V-Werte der verschiedenen Bauformen reichen dabei von 0,25 bei einer
mehrgeschossigen Blockrandbebauung bis zu etwa 1,2 bei einem einge-
schossigen Winkelbungalow (siehe Abb.16).

Verdichtete Bebauungsformen tendieren grundsätzlich zu günstigen
A/V-Verhältnissen.

Die Wahl der Bauform ist eine wesentliche städtebauliche Weichenstellung
für den Heizwärmebedarf einer Neubausiedlung.

Ausformung

Günstige Gebäude-
abmessungen als Ziel

2.1.3 Ausformung der Baukörper

Neben dem absoluten Volumen eines Baukörpers, d.h. dem Gebäudetyp ist
auch dessen Ausformung für das A/V-Verhältnis bedeutend.

Da die Gebäudetypologie in der Regel nicht durch energetische Überlegun-
gen, sondern durch die Marktnachfrage bestimmt wird, konzentriert sich der
Handlungsrahmen energieeffizienter Stadtplanung auf die energetisch
günstige Ausformung der Gebäude innerhalb einer Gebäudetypologie
durch geeignete Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche und der
Höhe baulicher Anlagen.
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Geometrische Gesetze -
nur bedingt gültig!

Den geometrischen Gesetzen folgend würde sich ein möglichst großer,
gleichseitiger Würfel bzw. ein Kreiszylinder oder eine Kugel als idealer
Baukörper anbieten. Dies ist jedoch nur teilweise richtig, da ein Bauteil an
das Erdreich nur halb so viel Energie verliert als an die Außenluft.

Bei identischem A/V-Verhältnis und Wärmeschutz verliert damit ein flaches
Gebäude weniger Energie als ein turmartiges.

Für die Bewertung der Kompaktheit müssen deshalb die wärmeübertra-
genden Oberflächen mit einem Temperaturkorrekturfaktor gewichtet wer-
den.

Kleine Baukörper

Grundriss

Höhenentwicklung

2.1.3.1 Kleine Baukörpervolumina

Zumindest für kleinere, freistehende Gebäude mit einem Baukörpervolumen
bis ca. 2000 m3 oder ca. 8 Wohneinheiten sollte:

- Das Baufenster einen Gebäudegrundriss mit einem Längen- zu Tiefen-
Verhältnis von 1:1 bis 3:2 ermöglichen.

- Die mittlere Dachhöhe H (= (TH+FH)/2) im Verhältnis zur Kantenlänge
des Gebäudegrundrisses etwa im Bereich von 2 zu 3 liegen. Dabei steht
eine optimale Nutzbarkeit eines Dachgeschosses bei der konkreten
Höhenbestimmung im Vordergrund.

Die beiden Grundkanten eines kleineren Baukörpers können zueinander ein
Verhältnis von 1:1 bis 3:2 aufweisen. Die mittlere Höhe des Baukörpers
sollte gegenüber der mittleren Grundkantenlänge eher kleiner sein, d.h. ein
Höhen zu Grundkanten-Verhältnis von 1:1 bis 2:3 einhalten.

Große Baukörper

Längen zu Tiefen und Höhen-
Verhältnis entscheidend

2.1.3.2 Große Baukörpervolumina

Die Erfordernis einer natürlichen Belichtung und Belüftung begrenzt -
zumindest im Wohnungsbau - die größtmögliche quadratische Grund-
fläche eines einzelnen Baukörpers auf maximal 15m-17m und damit die
Wahl der energetisch idealtypischen Bauform.

Damit kommt der Wahl eines günstigen Längen zu Tiefen und Höhen-
Verhältnisses eine entscheidende Bedeutung zu.

Ziel muss immer eine möglichst kompakte, zusammenhängende Bauform
sein, welche die Gebäudeoberfläche gering hält.

Durch ein knapp bemessenes, auf das Maß der baulichen Nutzung ab-
gestimmtes Baufenster kann auf städtebaulicher Ebene einer starken Auflö-
sung von Baukörpern entgegengewirkt werden.

Nachfolgend wird gezeigt, wie sich die Veränderungen der einzelnen Bau-
körperabmessungen auf das A/V-Verhältnis auswirken. Es werden Schwel-
lenwerte aufgezeigt, ab welchen einerseits besonders starke und anderer-
seits keine wesentlichen Auswirkungen auf das A/V-Verhältnis und damit
den zulässigen spezifischen Wärmeverlust mehr feststellbar sind.

Bitte beachten Sie, dass das Baukörpervolumen bei dieser Darstellungs-
weise nicht konstant bleibt, sondern mit dem jeweils dargestellten Geome-
triefaktor anwächst.
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Abb.17: Kompaktheit (A/V-Verhältnis) in Abhängigkeit von der Baukörperlänge
L (Gebäude- bzw. Zeilenlänge).

Gebäudelänge Länge der Baukörper

Das A/V-Verhältnis eines Baukörpers nimmt - bei unverändertem Bau-
körperquerschnitt - mit zunehmender Länge L des Gebäudes oder der
Hausgruppe ab.

Während bei unterschreiten einer Gebäudelänge von etwa 15m-20m das
A/V-Verhältnis überproportional ansteigt verliert sich bei Gebäude-/Zeilen-
längen von mehr als 40 bis 60 m der Einfluß zunehmend (Abb. 17).

Optimale Gebäudelänge Die Gebäude-/Zeilenlänge sollte aus energetischen Gesichtspunkten bei
zweigeschossigen Gebäuden ca. 20 m, bei mehrgeschossigen Gebäuden
ca. 30 m nicht unterschreiten. Eine Erhöhung der Länge des Baukörpers
über 60 m hinaus ist dagegen energetisch kaum noch wirksam.

Gebäudetiefe Tiefe der Baukörper

Mit zunehmender Baukörpertiefe verbessert sich das A/V-Verhältnis. Dabei
ist kein ausgeprägter Schwellenwert, jedoch ein überproportionaler Anstieg
des A/V-Verhältnisses mit abnehmender Baukörpertiefe feststellbar (siehe
Abb. 18).

Tiefe Gebäude verursachen bei identischer Höhe, GFZ und GRZ aufgrund
der dann größeren Zeilenabstände eine geringere Verschattung der Umge-
bung.
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Abb.18: Kompaktheit (A/V-Verhältnis) in Abhängigkeit von der
Baukörpertiefe T.

Abb.19: Kompaktheit (A/V-Verhältnis) in Abhängigkeit von der Anzahl der
Vollgeschosse Z.

Minimale Baufenstertiefe Geringe Gebäudetiefen beeinflussen das A/V-Verhältnis ungünstig. Die
Gebäudetiefe sollte deshalb 10 m nicht unterschreiten.

Höhenentwicklung Anzahl der Geschosse

Das A/V-Verhältnis wird mit steigender Anzahl der Vollgeschosse Z güns-
tiger.

Optimale Geschossigkeit Beim Übergang von einem auf zwei Vollgeschosse ist ein sehr starker, beim
Übergang von zwei auf drei Vollgeschosse ein starker Rückgang des A/V-
Verhältnisses zu verzeichnen.
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Abb.20: Wohnflächenspez. Heizenergiebedarf und Oberflächen/Volumen-Ver-
hältnis A/V in Abhängigkeit von der Dachneigung (Gebäudehülle=Dämmlage)

Dagegen schwindet der Einfluß der Geschosszahl auf das A/V-Verhältnis
bei mehr als 6 Geschossen zunehmend (siehe Abb. 19).

Faustregel Die Geschossigkeit beeinflusst das A/V-Verhältnis maßgeblich. Bei weniger
als 2-3 Vollgeschossen ist ein sehr deutlicher Anstieg des A/V-Verhältnisses
und damit des Heizwärmebedarfs feststellbar.

Eingeschossige Bauformen sollten deshalb vermieden werden. Dagegen ist
bei mehr als 5-6 Vollgeschossen keine wesentliche Verbesserung des A/V-
Verhältnisses mehr zu erwarten.

Dachausformung

A/V-Verhältnis irreführend

Parameter der Kompaktheit

Dachausformung

Anders als bei der Länge und Tiefe der Gebäude ist das A/V-Verhältnis bei
der Beurteilung der Dachausformung irreführend (siehe auch Beispiel Seite
9), da der spezifische Heizwärmebedarf auf die reale Wohnfläche WF nach
Wohnflächenverordnung (WoFlVo) bezogen werden muss.

Diese wird bei Dachräumen wesentlich beeinflusst von:
- Dachform,
- Dachneigung (bzw. FH),
- Drempelhöhe (bzw. TH) und
- Baukörpertiefe.

Zwischen A/V-Verhältnis und realem wohnflächenbezogenen Heizener-
giebedarf sind oftmals gegenläufige Tendenzen feststellbar, denn eine
größere Geschosshöhe oder ein großer Luftraum im DG erhöht zwar das
Gebäude-Volumen V und damit die imaginäre Nutzfläche AN nach EnEV,
nicht aber die real nutzbare Wohnfläche WF.

Dachneigung, First- und
Traufhöhe

A/V-Verhältnis und Energiebe-
darf sind oft gegenläufig

Das A/V-Verhältnis ist kein
Maß für den Energiebedarf

geneigte Dachformen

Dachneigung und Firsthöhe

Bei allen geneigten Dachformen können bereits geringe Änderungen der
Höhenfestsetzungen (Traufhöhe TH, Firsthöhe FH bzw. Dachneigung DN)
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den wohnflächenspezifischen Wärmeverlust und damit den tatsächlichen
Heizenergiebedarf um bis zu 50% verändern.

Die Sprünge ergeben sich aus der Anrechenbarkeit eines Dachgeschosses
als Aufenthaltsraum bzw. aus der tatsächlichen Nutzbarkeit der Flächen im
Dachgeschoss (Stehhöhe).

Beurteilungskriterien für
Kompaktheit

„Ideale Dachneigung“

- Satteldach

- Pultdach

- Flachdach

Dacheinschnitte und
Dachaufbauten

Die „Kompaktheit“ der Dachform kann nicht anhand des A/V-Verhältnisses,
sondern nur anhand einer wohnflächenbezogenen Größe beurteilt werden.

Die ideale Dachneigung ist von der Dachform, der Drempelhöhe und der
Gebäudetiefe abhängig. Bei einer geringen Drempelhöhe sind steilere
Dachformen günstig. Mit wachsender Drempelhöhe werden zunehmend
flachere Dachneigungen günstiger.

Bei Satteldächern lässt sich ein günstiger Wärmeverlust erzielen bei einer
Dachneigung von:

- 10� bis 20� verbunden mit einer Drempelhöhe um zwei Meter oder
- 40� bis 45� verbunden mit einer Drempelhöhe um einen Meter.

Für Pultdächer günstige Dachneigungen sind:

- 25� bis 30� für eine Drempelhöhe um einen Meter oder
- 3� bis 5� bei Drempelhöhen um zwei Meter.

Flachdachlösungen oder flach geneigte Pultdächer (DN<5�) mit anrechen-
baren Vollgeschossen sind Dachgeschossen mit 10� bis 20� geneigten
Pultdächern vorzuziehen.

Dacheinschnitte, Gaupen oder Gebäudeversprünge sind demgegenüber
energetisch eher von untergeordneter Bedeutung - der Gestaltungsspiel-
raum von Bauherren bleibt damit auch bei energieeffizienten Planungen
unberührt.

Die Höhenfestsetzung ist die in ihrer quantitativen energetischen Wirkung
wichtigste Festsetzung.

Die ideale Höhenfestsetzung, auch hinsichtlich der Kombination der erfor-
derlichen Festsetzungen FH, TH und DN muss in jedem Fall individuell
rechnerisch ermittelt werden.

Energetische Rangfolge der
Dachformen

Dachform

Zusammen mit der Dachneigung besitzt auch die Dachausformung einen
wesentlichen Einfluss auf den Energiebedarf eines Gebäudes.

Bei optimierter Dachneigung, Trauf- und Firsthöhe ergibt sich hinsichtlich
des geringsten Wärmeverlustes folgende energetische Rangfolge:

1. Flachdach (bei Z�II)
2. Satteldach
3. Pultdach
4. Tonnendach
5. Staffelpultdach
6. Staffeldach

Energetische Relevanz Durch geeignete Festsetzung der zulässigen Gebäudeabmessungen kann
der Wärmeverlust in Neubaugebieten innerhalb einer Spannweite von rund
30 kWh/m2

WFa beeinflusst werden.
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Abb.21: Definition des verfügbaren Solargewinns und des Solaren
Verlusts

Einsparpotential Hierdurch können jährlich zwischen 2 und 4 Euro Heizkosten je Quadrat-
meter Wohnfläche eingespart werden. Gleichzeitig können die Baukosten
um bis zu 50 Euro je Quadratmeter Wohnfläche gesenkt werden.

Passive
Sonnenenergienutzung

Wohngebäude

Definition

„Solare Verluste“ und
„Verfügbarer Solargewinn“

Bürogebäude

Wesentliche Ursachen für
„Solare Verluste“

2.2 Wärmegewinne durch passive
Sonnenenergienutzung

Der städtebauliche Entwurf schafft oder verhindert mit seinen Vorgaben die
Möglichkeiten zur effizienten Nutzung der Sonnenenergie. Ungünstige
städtebauliche Vorgaben können den verfügbaren Solargewinn halbieren.

Die Folge sind bei Wohngebäuden ein erhöhter Heizwärmebedarf und
sogar erhöhte Baukosten, da aufgrund der Q“P-Anforderung der EnEV
ungünstige Besonnungsvoraussetzungen teilweise durch eine verstärkte
Wärmedämmung ausgeglichen werden müssen.

Grundsätzlich gilt: Je höher der Wärmedämmstandard desto höhere Anfor-
derungen sind an den Städtebau hinsichtlich günstiger Besonnungsvoraus-
setzungen zu stellen.

Bei Bürogebäuden tritt dagegen, infolge der meist hohen Kompaktheit der
Baukörper und der höheren internen Wärmegewinne oft schon im Winter
Kühlbedarf auf. Hier muss energieeffiziente Stadtplanung das Ziel der
Verminderung der Solareinstrahlung in das Gebäude verfolgen.

Die wesentlichsten städtebaulichen Rahmenbedingungen, welche die
passiv-solaren Verluste bestimmen, sind:

- die Ausrichtung der Gebäude
- die Verschattung durch Nachbargebäude
- die Verschattung durch Vegetation
- und in besonderen Fällen die Verschattung durch die Topographie.
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Abb.22: Maximale/Übliche/Optimierte Solare Verluste nach Ursachen

Solare Verluste nach
Ursachen

Kriterien für energieeffiziente
Stadtplanung

Bei energieeffizienter Stadtplanung sollte die Summe der solaren Verluste
aus Orientierung sowie Verschattung durch Nachbargebäude und Bäume
20% nicht überschreiten.

Solare Verluste durch un-
günstige Orientierung

Unterschiede nach
Gebäudetyp

2.2.1 Ausrichtung der Gebäude

Die Ausrichtung von Gebäuden wird durch das Erschließungssystem und
die Anordnung der überbaubaren Grundstücksflächen bestimmt.

Der Einfluss der Orientierung eines Gebäudes auf dessen Solargewinne
wird von der Ausrichtung und Größe der einzelnen, auf die verschiedenen
Fassaden verteilten Fensterflächen bestimmt.

Diese Verteilung ist vom Gebäudetyp abhängig. Ein freistehendes Ein-
familienhaus weist deshalb bei Ost-West Ausrichtung gegenüber einem
Reihenmittelhaus nur eine halb so hohe Einstrahlungsverminderung auf.

Lokalklima Zudem verschieben lokalklimatisch bedingte Wolkenbildungen am Vor-
bzw. Nachmittag das Einstrahlungsmaximum um bis zu 7° aus der Süd-
richtung.

maximal möglicher
orientierungsbedingter
Solarer Verlust

Da sich bei der Drehung von Gebäuden positive und negative Auswirkun-
gen auf einzelne Fenster überlagern, wird der solare Verlust durch ungün-
stige Gebäudeorientierung bei üblichen Fensteraufteilungen auf etwa 30%
der bei optimaler Ausrichtung möglichen Solargewinne begrenzt.

Bei Gebäuden mit nur drei Fassaden mit Fenstern (Doppelhaus, Reihen-
endhaus) wird das Einstrahlungsmaximum erst bei einer Südabweichung
von bis zu 20° erreicht. Dabei ergeben sich deutlich differierende Einstrah-
lungsbedingungen für den linken und rechten Endtyp (schwarz gestrichelte
Kurve: rechter Endtyp).
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Abb.23: Einfluss der Ausrichtung der Hauptfensterflächen auf den Solaren Ver-
lust verschiedener Gebäudetypen (ohne Verschattung).

Abb.24: Verfügbarer Solargewinn (Farbfüllung: hellgrün=100%, dunkelrot=60%)
und Solarer Verlust (Zahl) aus Südabweichung (blau) und gegenseitiger Ver-
schattung der Gebäude (rot) bei 0° , 30° , 60° und 90° Ost-Drehung der
Zeilenstruktur aus der Südrichtung (Umgebung: Blockrandbebauung).

orientierungsbedingte
Solare Verluste

Faustregel Die Orientierung sollte bei der Mehrzahl der Gebäude im Planungsbereich
um nicht mehr als etwa ± 30° aus der Südrichtung abweichen.

Eine strikte Süd-Ausrichtung oder die Ausrichtung aller Gebäude nach
Süden ist nicht notwendig.

Eine überwiegend Ost-West orientierte Bebauung ist solarenergetisch nicht
vertretbar.
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Abb.25: Solarer Verlust in Abhängigkeit vom Abstands-/Höhen-Verhältnis A/H
einer geschlossenen Bebauung

Gegenseitige Verschattung
von Gebäuden

2.2.2 Gegenseitige Verschattung von Gebäuden

Die Verschattung durch Nachbargebäude verursacht bei größeren bis
mittleren Gebäudeabständen (Abstand/Höhe>2,3) einen eng auf die
Wintermonate November bis Januar konzentrierten solaren Verlust. Mit
abnehmendem Gebäudeabstand nimmt die Verschattungswirkung auch im
Herbst und Frühjahr deutlich zu.

Die Verschattungswirkung ist direkt abhängig von dem Verhältnis zwischen
dem Abstand der schattenwerfenden Kante A und der Höhendifferenz H der
schattenwerfenden Kante zum Fußpunkt der Fassade sowie von der Länge
der schattenwerfenden Gebäude und deren seitlichem Abstand zueinander.

Solare Verluste infolge
Verschattung durch
Nachbargebäude

Die Abbildung zeigt den mittleren solaren Verlust während der Heizperiode
(Basis EnEV) für gleich hohe, parallele, ununterbrochene Zeilen, in Abhän-
gigkeit vom A/H-Verhältnis, als Mittelwert über die gesamte Fassadenhöhe.

Verschattungswirkung
geschlossener Bauweise

Verschattungswirkung bei
offener Bauweise

Abstandsregel

Bei Einfamilienhäusern in offener Bauweise mit seitlichem Mindestabstand
vermindert sich die Verschattungswirkung um etwa 1/8.

Der Abstand zwischen der Fassade und der schattenwerfenden Kante sollte
nach Westen, Süden und Osten bei Zeilen gleicher Höhe mindestens das
2,7-fache der Höhe der schattenwerfenden Kante aufweisen (Verschat-
tungswinkel Alpha < 20�).

Eine Vergrößerung des Abstandes über die 3.5-fache Gebäudehöhe hinaus
erbringt keine wesentliche Erhöhung der Solargewinne.
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Abb.27: Verschattungswirkung in Abhängigkeit von der Orientierung

Abb.26: Bei einer zweieinhalbgeschossigen Reihenhausbebauung mit GRZ=0,4
ergibt A/H=2,7 Grundstücke mit rund 200m², bei einer Grundstückstiefe
von 31m.

Verschattungswirkung und
Ausrichtung
der Fensterflächen

Der prozentuale Solare Verlust einer Fensterfläche infolge Verschattung
durch Nachbargebäude ist weitgehend unabhängig von der Ausrichtung der
Fensterfläche und ergibt sich aus dem Produkt der verfügbaren Solarge-
winne.

Beachtenswert ist der solarer Verlust infolge verminderter Diffuseinstrahlung
bei der Nordfassade.

Verschattung durch Bäume

Laubabwerfende Bäume

2.2.3 Verschattung durch Vegetation

Die durch laubabwerfende Bäume verursachten Solaren Verluste teilen sich
quantitativ etwa zu gleichen Teilen auf den belaubten Zeitraum im Herbst
von September bis etwa Mitte November und die Verschattung durch das
Geäst im unbelaubten Zeitraum von etwa Mitte November bis Mitte April
auf. Die Verschattung nach dem Blattaustrieb ab Mitte April ist von der
quantitativen Wirkung her ohne große Bedeutung.

Nadelbäume Die Verschattungswirkung von Nadelbäumen ist der von Gebäuden gleich-
zusetzen.

2.2.3.1 Verschattung durch geschlossene Baumreihen

Der durch Bäume verursachte Solare Verlust ist vom Verhältnis zwischen
Baumhöhe und Abstand des Baums zu der Fassade, der Höhe des Baums
im Verhältnis zu der Gebäudehöhe, der Baumart und der Dichte der Be-
pflanzung abhängig.
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Abb.28: Solarer Verlust in Abhängigkeit von Abstand A und Höhe H einer
geschlossenen Baumreihe für zwei Gebäudehöhen

Verschattungswirkung
durch geschlossene Baum-
reihen laubabwerfender
Bäume

Die Abbildung zeigt den während der Heizperiode durch eine geschlossene
Baumreihe verursachten Solaren Verlust in Abhängigkeit vom Verhältnis
zwischen Abstand A des Baumes zum Gebäude und Höhe H des Baums für
gleich hohe und niedrigere Gebäude.

Der prozentuale Solare Verlust einer Fensterfläche infolge Baumverschat-
tung ist dabei von deren Ausrichtung weitgehend unabhängig.

Abstandsregel Baumreihen

Dichte der Bepflanzung

Geschlossene Baumalleen sollten zumindest die 2.0-fache Baumhöhe als
Abstand zu südwestlich bis südöstlich ausgerichteten Fassaden einhalten
(Verschattungswinkel Alpha < 35° ). Einzelbäume sollten nicht direkt vor den
Hauptfensterflächen angeordnet werden.

Der notwendige Abstand zu Solarfassaden ist auch von der Dichte in wel-
cher Bäume neben- bzw. hintereinander gepflanzt werden abhängig. Bereits
3-4 hintereinander gepflanzte Bäume verhindern, auch ohne Belaubung,
allein durch das Geäst den Lichtdurchgang praktisch vollständig. Baum-
gruppen oder Alleen müssen deshalb einen größeren Anstand zu Gebäu-
den einhalten als Einzelbäume.

Bei lockeren Baumreihen vermindert sich der mittlere Solare Verlust propor-
tional zur Pflanzdichte.

2.2.3.2 Verschattung durch Einzelbäume

Die Verschattungswirkung von Einzelbäumen wird durch deren Lage und
Abstand zu den Fensterflächen der Gebäude bestimmt.

Bei allen Baumstandorten muss bedacht werden, dass während der Vege-
tationsperiode direkt vor den Fenstern angeordnete Bäume die natürliche
Belichtung stark beeinträchtigen und hierdurch einen erhöhten Strombedarf
verursachen können.
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Abb.29: Verschattungswirkungsfeld eines Einzelbaums bezogen auf ein gleich-
hohes Gebäude.

Verschattungswirkung von
laubabwerfenden Einzel-
bäumen

Die Abbildung 29 quantifiziert den Solaren Verlust eines Gebäudes (Ge-
bäudehöhe = Baumhöhe) im Umfeld eines Baums während der Heizperi-
ode.

Abstandsregel Einzelbäume Einzelbäume sollten als Abstand zu Fassaden mit Fensterflächen die 1,2 bis
1,5-fache Wuchshöhe, Baumgruppen und Alleen die 1,5 bis 2,0-fache
Wuchshöhe einhalten.

Zunahme des Heizwärme-
bedarfs infolge Solarer
Verluste

Dämmstandard

2.2.4 Einfluss solarer Verluste auf den Heizwärmebedarf

Mit steigendem Dämmstandard wirken sich die Solargewinne zunehmend
auf die Heizwärmebilanz aus. Damit steigen die Anforderungen an „solar-
gerechten“ Städtebau. Gleichzeitig verschiebt sich auch die energetische
Relevanz der einzelnen Ursachen für solare Verluste. So erfordert das Pas-
sivhaus sowohl eine striktere Süd-Orientierung als auch etwas größere Ge-
bäudeabstände, während die Verschattungswirkung von Bäumen beim
Passivhaus, infolge der kürzeren Heizperiode relativ an Bedeutung verliert.

Der Einfluss der städtebaulichen Parameter Orientierung und Verschattung
auf den Heizwärmebedarf eines Gebäudes steigt mit zunehmendem
Wärmedämmstandard.

Passivhaus-Siedlungen erfordern deshalb andere städtebauliche Planun-
gen als nach EnEV gedämmte Siedlungen.
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Abb.30: Einfluss städtebaulicher Parameter auf den Heizwärmemehrbedarf von Gebäuden unterschiedlichen
Dämmstandards

Abb.31: Relativer Energieertrag eines Flachkollektors mit 60% Deckungsgrad
(=100%) in Abhängigkeit von der Neigung und Ausrichtung. Aufgrund
der höheren Nachmittagstemperatur und des damit verbundenen
höheren Kollektorwirkungsgrades ist eine Abweichung von der Süd-
ausrichtung nach Westen günstiger als nach Osten.

Ak t ive
Sonnenenergienutzung

Solarthermie

Aufstellung

Neigung und Ausrichtung

2.3 Aktive Sonnenenergienutzung

2.3.1 Thermische Solar-Kollektoren zur Trinkwasser-
erwärmung

Die Dachform, die Dachneigung und die Stellung der Gebäude bestimmen
die Voraussetzungen und, über den Energieertrag, auch die Kosteneffizienz
der aktiven Sonnenenergienutzung.

Um eine Verschattung der Kollektorflächen zu minimieren, sind möglichst
unverschattete, d.h. hoch gelegene Aufstellorte wie Dachflächen zu emp-
fehlen.



Leitfaden für den städtebaulichen Entwurf

Landeshauptstadt Erfurt - Gutachten Energieeffiziente Bauleitplanung Seite 40

Flachdächer Flachdächer ermöglichen immer eine optimale Ausrichtung der Kollektoren.
Dabei sollte jedoch eine mögliche visuelle Beeinträchtigung der Umgebung
durch sichtbare Kollektorrückansichten oder bei Dachaufsichten beachtet
werden.

Fassaden Vertikale Fassaden sind für die Anbringung von Flachkollektoren aufgrund
der geringen Einstrahldichte im Sommer (weniger als 40% vom Optimum)
und höheren Verschattung durch umliegende Objekte in der Übergangszeit
weniger geeignet.

Anforderungen nach
Anwendungsbereich

Je nach Anwendungsgebiet der Solarenergie ergeben sich differenzierte
Anforderungen an die städtebaulichen Vorgaben.

Die nachfolgende Tabelle soll hierzu Entscheidungshilfen bieten. Da sich
die einzelnen Bauweisen für Kollektoren in ihren Wirkungskennlinien und
damit in der Fähigkeit, diffuse Strahlung oder Strahlung von geringer Inten-
sität zu nutzen, erheblich unterscheiden - also auch unterschiedlich auf
Neigung und Orientierung reagieren - können die hier dargestellten Ergeb-
nisse nur allgemeine Richtwerte für die städtebauliche Planung darstellen.

Anwendungs-
bereich

Betriebszeit-
raum

günstige
Ausrichtung

günstige Nei-
gung

Schwimmbad Sommer Ost bis West 0� bis 30�

Trinkwasser Frühling-Herbst SSO bis SW 15� bis 45�

Ganzjährig Süd ± 30� 30� bis 50�

Kühlung Sommerhalbjahr Süd ± 15� 30� bis 40�

Solare Heizung Winterhalbjahr Süd ± 15� 45� bis 70�

Solare Nahwärme Ganzjährig Süd ± 30� 15� bis 35�

Neigungswinkel

Leitsatz

Grundsätzlich sind für den Sommerbetrieb oder bei ungünstiger Orientie-
rung flachere, bei Ganzjahresbetrieb steilere Dachneigungen günstiger. Die
Auslegung der Dachneigung auf den Winterbetrieb von Kollektoranlagen
zur Trinkwasserbereitung ist nicht sinnvoll. Neigungswinkel von weniger als
20° sind aus technischen Gründen und wegen des abnehmenden Selbst-
reinigungseffekts nicht zu empfehlen.

Dachflächen mit ca. 30° -50° Neigung und Südwest- bis Südsüdost-Ausrich-
tung werden den meisten Anforderungen thermischer Sonnenenergienut-
zung gerecht.

städtebauliche
Rahmenbedingungen und
Wirtschaftlichkeit

Einfluss städtebaulicher Festsetzungen auf die Wirtschaftlichkeit
aktive Sonnenergienutzung

Ungünstige städtebauliche Festsetzungen können den Ertrag von Anlagen
zur aktiven Sonnenenergienutzung erheblich beeinträchtigen.

Eine Nord-Süd-Festsetzung der Gebäudestellung vermindert beispielsweise
den Ertrag einer solarthermischen Anlagen um rund 35%. Um dennoch
einen Solaren Deckungsgrad von 60% zu erreichen muss also die Kollektor-
fläche um mindestens 50% vergrößert werden. Hierdurch erhöhen sich die
Anlagenkosten um ca. 25-40%, die Wirtschaftlichkeit sinkt entsprechend.
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Abb.32: Energieertrag einer Photovoltaikanlage in Abhängigkeit von deren
Neigung und Ausrichtung

Voraussetzung für jede Art aktiver Sonnenenergienutzung ist zunächst die
Schaffung günstiger städtebaulicher Rahmenbedingungen.

Photovoltaik

Neigung und Ausrichtung

2.3.2 Photovoltaische Stromerzeugung

Gegenüber Kollektoren können Photozellen den diffusen Strahlungsanteil
bei bedecktem Himmel besser nutzen, reagieren jedoch sehr empfindlich
auf Teilverschattung.

Leitsatz

Fassadenintegration

Flächen zur Installation von Photozellen sollten, um den solaren Verlust auf
maximal 5% zu begrenzen, bei einer Neigung zwischen etwa 20° und 50°
um nicht mehr als 50° aus der Südrichtung abweichen (Solarer Verlust <
5%).

Die Integration in vertikale Fassaden bringt zwar gestalterische Vorteile,
reduziert die Energieausbeute jedoch um zumindest 35%. Der Minderertrag
wird jedoch durch eine um knapp 10% erhöhte Einspeisevergütung teil-
weise ausgeglichen.

Die Anlagengröße ist bei einem Einfamilienhaus aufgrund der begrenzten
Dachfläche i.d.R. auf ca. 10 kW begrenzt. Bei Mehrfamilienhäusern ver-
ringert sich gegenüber Einfamilienhäusern die verfügbare Dachfläche
umgekehrt proportional zur Geschossigkeit.

Konkurrierende
Sonnenenergienutzung

Konkurrierende
Anforderungen

2.3.3 Konflikte mit passiver Sonnenenergienutzung

Die Anforderungen der aktiven Sonnenenergienutzung hinsichtlich der
Ausrichtung und Neigung von Dachflächen können in Konkurrenz zu den
Anforderungen der passiven Sonnenenergienutzung und kompakter Ge-
bäudegeometrie treten.
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Abb.34: Die Abschattung von Fenstern durch Photovoltaikanlagen kann einen
insgesamt höheren Energieverbrauch verursachen.

Abb.35: Gute und schlechte Gestaltung liegen oft dicht nebeneinander

Satteldach

Pultdach

Abschattung von Fenstern
durch Photovoltaikanlagen

Gesamtbilanz erforderlich

Während das konventionelle Satteldach wenig Konfliktpotential bietet,
allerdings die für aktive Solartechnik zur Verfügung stehende Fläche auf die
halbe Gebäudegrundfläche beschränkt, stellt das Pultdach eine explizite
Entscheidung zugunsten einer Energiegewinnung dar: nach Norden abfal-
lend für die passive, nach Süden abfallend für die aktive Sonnenenergienut-
zung.

Der passiv-solare Verlust oder ein infolge ungünstiger Gebäudegeometrie
erhöhter Wärmeverlust kann im Extremfall die aktiven Solargewinn einer
auf die aktive Sonnenenergienutzung optimierten Dachform übertreffen.

Energieeinsparung durch aktive Sonnenenergienutzung darf nicht in Kon-
kurrenz zu passiver Sonnenenergienutzung und kompakter Gebäudeaus-
formung treten. Es muss immer die Gesamtenergiebilanz betrachtet
werden.

Gestalt

Material und Form

Elementbauweisen

Beschränkung übertriebener
Materialvielfalt

2.3.4 Gestalterische Integration

Durch eine übertriebene Material- und Formenvielfalt können Probleme bei
der gestalterischen Integration von Solaranlagen in die Gebäudehülle
entstehen.

Fassaden- oder Dachsysteme, welche in Elementbauweise Kollektoren
bzw. Solarmodule, Fenster und Fassaden bzw. Dachelemente vereinen
schaffen einen ruhigen zusammenhängenden optischen Eindruck, sind
jedoch noch relativ teuer.

Sollen „normale“ Module in Dachflächen integriert werden sollte die Material
und Formenvielfalt durch Gestaltungssatzungen auf maximal drei Elemente
beschränkt werden. Vier Elementen, wie z.B. Ziegeldeckung, Kollektor,
Dachgaupe und Dachflächenfenster tendieren bereits unabhängig von der
Anordnung der Elemente zu einem chaotischen Eindruck.

Auch die Anordnung von Kollektoren innerhalb der Dachfläche und die
Ausformung bestimmen den Eindruck.
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Anordnung und Ausformung
von Kollektorflächen

Ein optisch geschlossener Eindruck wird durch eine flächendeckende
„Dachdeckung“ aus Kollektoren oder durch Anordnung innerhalb abge-
setzter Flächen, wie z.B. auf Schleppgaupen erreicht.

Ebenfalls optisch günstig ist die Anordnung von Kollektorbändern direkt im
Firstbereich. Hier verbindet sich die graubläuliche Oberfläche mit dem
Himmel. Unschön sind dagegen „Ausklinkungen“ im Verschattungsbereich
von Dachaufbauten.

Flachdächer ermöglichen die maximale Freiheit bei der Ausrichtung und
Aufstellung von Kollektoren. Der Blick unter shedartige Kollektorfelder ist
jedoch optisch unbefriedigend. Hier sind auf den Einzelfall (u.a. Gelände,
Gebäudeanordnung) abgestimmte Gestaltungsrichtlinien notwendig, welche
zumindest Mindestabstände zum Dachrand regeln.

Die Integration von Solarmodulen und Kollektoren in Dachflächen erfordert
eine Beschränkung sowohl der Material- als auch der Formenvielfalt.

Anforderung der
Geothermie an die
Stadtplanung

2.4 Geothermie
Bis zu einer Tiefe von rund 10m wird die Erdtemperatur vom Klima, d.h. von
der Lufttemperatur und der Sonneneinstrahlung bestimmt.

Bei größerer Tiefe wird die Erdtemperatur, in Abhängigkeit von der Geologie
des Untergrunds, durch die vom Erdkern aufsteigende Wärme bestimmt.

horizontale Wärmetauscher Horizontale Wärmetauscher (Erdkollektoren oder Erdkorb) werden in ein
bis zwei Meter Tiefe im Gartenbereich verlegt und entziehen die in den
oberen Bodenschichten im Sommer gespeicherte Sonnenwärme.

- Verschattungsfreiheit Die Kollektorflächen dürfen deshalb weder durch Bäume noch Gebäude
beschattet werden. Tief wurzelnde Pflanzen dürfen nicht in der Nähe der
Rohre gepflanzt werden. Die Bepflanzbarkeit des Grundstücks ist damit
stark eingeschränkt.

- Flächenbedarf

- maximale GRZ

Die insgesamt notwendige Kollektorfläche ist vom Wärmebedarf des Ge-
bäudes und der Bodenbeschaffenheit abhängig. Als Anhaltswert für den
Flächenbedarf ist etwa das doppelte der Wohnfläche notwendig.

Das Verhältnis zwischen Wohn- und Grundstücksfläche wird durch horizon-
tale Wärmetauscher bei Dämmung nach EnEV auf ca. 0,3 begrenzt (GRZ <
0,30).

Wärmetauscher unter
Fundamentplatten

Ein Alternativstandort zu den Erdwärmekollektoren in den privaten Freiflä-
chen bilden die Gebäudeflächen unter den Fundamentplatten. Hier
können unterhalb der Fundament- bzw. Bodenplatte, also zwischen Erd-
reich und Platte Wärmetauscherleitungen eingebaut werden.

Diese Lösung beeinflusst zwar keine städtebaulichen Aspekte, die erreich-
baren Leistungen sind aber begrenzt und deutlich geringer als bei Erd-
wärmekollektoren.

vertikaler Wärmetauscher Vertikale Wärmetauscher in Form von Erdsonden nutzen die Wärme des
Erdkerns und werden in meist 40-50 m, teilweise bis zu 150 m tiefen Boh-
rungen verlegt.
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Das Potential für Erwärmenutzung zeigt regional starke Unterschiede: Die
Spannweite innerhalb Deutschlands reicht in 1000m Tiefe von Erdtempera-
turen im Dreieck Erfurt, Leipzig und Dresden um 35° C bis zu 100° C in Würt-
temberg oder am Rheingraben.

Erdsonden weisen gegenüber horizontalen Erdkollektoren einen höheren
Wirkungsgrad und geringeren Freiflächenbedarf auf, sind jedoch durch die
Wasserschutzbehörde genehmigungspflichtig. In den Wasserschutzzonen
I und II sind Erdsonden untersagt.

Besonnungsqualität

Gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse

2.5 Besonnung als Kriterium für die
Wohnqualität und Behaglichkeit

Die Besonnungsqualität von Wohnungen bestimmt nicht nur deren monetä-
ren Wert und das psychische wie physische Wohlbefinden der Bewohner
sondern auch den Energieverbrauch für künstliche Belichtung.

2.5.1 Anforderungen an die Besonnungsdauer

Gemäß § 1, (6), Nr.1 BauGB bzw. § 34, (1) BauGB bilden die „allgemeinen
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ einen bei der
Bauleitplanung zu berücksichtigenden Belang. § 136, (3), Nr.1, a) BauGB
definiert "gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse" u.a. als "die Belichtung,
(und) Besonnung ... der Wohnungen und Arbeitsstätten".

Mindestanforderungen nach
DIN

- Geltungsbereich

- Sonneneinfall

- „ausreichende Besonnung“

- Schadensersatz

2.5.2 Mindestbesonnungsdauer nach DIN 5034

Mindestanforderungen an die Besonnungsdauer von Wohnräumen, Räume
mit Wohnfunktion in Heimen, Aufenthaltsräume zur Kinderbetreuung wie
Krippen, Tages- und Wochenstätten und Krankenzimmern werden durch
die DIN 5034 (Oktober 1999) definiert.

Ein Wohnraum gilt nach DIN 5034 als besonnt, wenn Sonnenstrahlen bei
einer Sonnenhöhe von mindestens 6� über dem Horizont in den Raum ein-
fallen können. Als Verschattungsquelle, welche den Sonneneinfall verhin-
dern gelten das Gelände, Gebäude und Bäume.

Eine Wohnung gilt als ausreichend besonnt, wenn die mögliche Beson-
nungsdauer auf Brüstungshöhe, in Fenstermitte zumindest eines Raums
der Wohnung am 17. Januar eine Stunde beträgt.

Die Stadtplanung muss eine ausreichende Besonnung von Wohnräumen
gewährleisten und auf unzureichend besonnte Bereiche hinweisen.

Die DIN 5034 ist zwar planungsrechtlich nicht verbindlich, kann aber als ein
Beurteilungskriterium für eine „ausreichende Besonnung“ herangezogen
werden.

Zivilrechtlich kann eine „nicht ausreichende Besonnungsdauer“ Schaden-
ersatzansprüche auslösen.
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Empirisch belegte
Anforderungen

2.5.3 Empirische Anforderungen an Besonnungsdauer
und Besonnungszeitraum

GRANDJEAN u. GILGEN (Grandjean E., Gilgen A. (Hrsg.) Umwelthygiene
in der Raumplanung, Ott-Verlag, Thun/München, 1973) fordern auf Grund-
lage von Bewohnerbefragungen im Hinblick auf die Anforderungen des
gesunden Wohnens eine mindestens dreistündige Besonnungsdauer
für einen mittleren Wintertag (8.Februar).

Um eine optimale Wohnqualität zu erreichen, sollte auch im Dezember
eine Besonnungsdauer von zwei Stunden für mindestens einen Aufent-
haltsraum der Wohnung angestrebt werden.

Sonneneinfall

Bevorzugte
Wohnungsausrichtung

2.5.4 Besonnungsdauer und Ausrichtung der
Wohnungen

Die Gesamtbesonnungsdauer einer Wohnung ist wesentlich von deren
Ausrichtung abhängig.

Von Bewohnern wird überwiegend eine Süd- bis Südwestausrichtung, in
geringerem Maß eine Westausrichtung bevorzugt.

Die traditionelle Städtebaulehre bevorzugt dagegen die Ost-West-Aus-
richtung. Als Vorteil wird hier die gleichmäßige Besonnung aller Räume
angeführt, welche größere Gebäudetiefen ermöglichen würde.

Gesamtbesonnungsdauer

Überwärmung

Dies ist jedoch nur bedingt richtig. Tatsächlich weisen Ost-West orientierte
Wohnungen gegenüber Süd oder Südwest orientierten Wohnungen eine
geringere Gesamtbesonnungsdauer auf, tendieren jedoch im Sommer,
infolge des Sonneneinfalls am Nachmittag zu einer starken Überwärmung
der Westräume. Diese fällt bei Süd orientierten Räumen deutlich geringer
aus.

Gebäudeabstand, Ausrichtung
und Besonnungsdauer

Süd orientierte Wohnungen bieten, entgegen der verbreiteten Auffassung,
sowohl hinsichtlich längerer Gesamtbesonnungsdauer, als auch geringerer
Überwärmungstendenz im Sommer Vorteile gegenüber Ost-West orien-
tierten Wohnungen.
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Abb.37: Monatliche Gesamtbesonnungsdauer im Januar, März und Juni in
Abhängigkeit von der Ausrichtung und der Verschattung durch
Nachbargebäude

Überwärmung und
Ausrichtung

2.5.5 Energieeinstrahlung im Sommer / Überwärmung

2.5.5.1 Fenster ohne horizontale Verschattungselemente

Während im Winterhalbjahr Sonne und Wärme erwünscht ist, führt Energie-
einstrahlung im Sommer zu einer unerwünschten Überwärmung der Räu-
me.

Gebäude Süd orientierte Wohnungen bzw. Gebäude weisen gegenüber Ost-West
orientierten Wohnungen im Hochsommer eine rund 20-25% geringere
Solareinstrahlung und damit ein deutlich geringeres Überwärmungsrisiko
auf.

Räume Entsprechendes gilt für Süd orientierte Räume. Diese weisen im Hochsom-
mer eine um 10% geringere Solareinstrahlung auf als Ost oder West orien-
tierte Räume. Bei West orientierten Räumen wird das Überwärmungsrisiko
zudem noch durch das gegen 16-17 Uhr (MESZ) auftretende Temperatur-
maximum verstärkt.

Ursache Die Erklärung hierfür ist einfach: Durch den im Hochsommer um die Mit-
tagszeit hohen Sonnenstand fällt die Sonne in einem flachen Winkel zu
einer Süd orientierten, vertikalen Glasebene ein. Die auf die Verglasungs-
oberfläche bezogene Solardichte ist daher gering (IGlas = ISonne � cos (Einfalls-
winkel)). Zudem wird gegenüber einem steilen Einfallswinkel mehr Solar-
strahlung an der Glasoberfläche reflektiert. Insgesamt gelangt folglich wenig
Solarstrahlung in den Raum (21.Juni, 12 Uhr: ca. 350 W/m²Glas). Anders bei
West-Verglasungen: Hier fällt die nur wenig schwächere Sonnenstrahlung
nachmittags steiler zur Verglasung ein. Der überwiegende Teil der Energie
gelangt somit in den Raum (21. Juni, 16 Uhr: ca. 540 W/m²Glas).
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Abb.38: Solareinstrahlung in Abhängigkeit von der Ausrichtung einer EG-
Wohnung bei verschiedenen A/H-Verhältnissen im Januar und Juni.

Abb.39: Solareinstrahlung in Abhängigkeit von der Ausrichtung einer EG-
Wohnung, unter Einwirkung einer 0.5 m über dem Fenster liegenden, 1.5 m
tiefen Balkonplatte bei verschiedenen A/H-Verhältnissen im Januar und März.

Verschattung durch
horizontale Elemente

2.5.5.2 Fenster mit horizontalen Verschattungselementen (Balkone)
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Der Vorteil der Südausrichtung der Hauptwohnräume wird bei Berücksichti-
gung der Verschattungswirkung von horizontalen Auskragungen bzw. Bal-
konen noch deutlicher. Diese vermindern die im Sommer gegenüber der
Ost-/West-Ausrichtung ohnehin geringere Solareinstrahlung durch Südfens-
ter zusätzlich um mehr als die Hälfte und leisten damit einen wirksamen
Sonnen-, d.h. Überhitzungsschutz, ohne die Solargewinne während der
Heizperiode im selben Maß zu verringern. Bei einer O-W-Orientierung ist
dagegen vorwiegend während der Heizperiode eine deutliche Einstrah-
lungsverminderung durch die Balkonplatte zu verzeichnen, während die
Einstrahlung in den Sommermonaten nur um knapp ein Drittel reduziert
wird, also vormittags und besonders nachmittags zusätzlich eine "Verdunke-
lung" durch Jalousien oder Rollläden erforderlich wird.

Die Nord-Süd-Orientierung von Wohnungen erweist sich aufgrund der in
den Wintermonaten längeren Gesamtbesonnungsdauer und der im Som-
mer geringeren Überwärmungstendenz gegenüber einer Ost-West-Orien-
tierung als wesentlich vorteilhafter.

Flächennutzungsplanung

Topographieverschattung

2.6 Topographische
Standortbedingungen

Die Topographie beeinflusst sowohl über die Besonnungsvoraussetzungen
als auch über die Umgebungstemperatur den Energiebedarf eines Pla-
nungsbereichs.

2.6.1 Topographieverschattung - Besonnung / Passive
Sonnenenergienutzung

Die Topographie beeinflusst sowohl durch den direkten Schattenwurf umlie-
gender Höhenzüge als auch indirekt, über die Neigung des Geländes im
Planungsbereich dessen Besonnungsvoraussetzungen.

Direkte Verschattung durch
Höhenzüge

... nur bei Verschattungswin-
keln von mehr als 15° rele-
vant

Die direkte Verschattung des Baugebietes durch umliegende Erhebun-
gen betrifft nicht nur Nord-, sondern auch Ost- und Westhänge sowie Tal-
lagen im allgemeinen. Die Verschattungswirkung ist dabei von der Entfer-
nung A und der Höhendifferenz H des Baugebietes gegenüber der Ver-
schattungsquelle abhängig.

Von der direkten Verschattungswirkung umliegender Höhenzüge sind bei
Horizontwinkeln von weniger als 20� (Horizontwinkel = arctan (H/A), d.h.
H/A<1/3) meist nur die Gebäude am Siedlungsrand betroffen, während die
solaren Verluste der Innenlagen des Baugebiets überwiegend durch die
gegenseitige Verschattung der Gebäude verursacht werden.

Unterschreitet jedoch das A/H-Verhältnis der Topographie das der Gebäu-
de, so überwiegt auch im Innenbereich die Verschattung durch die Topogra-
phie. In steilen Tallagen kann die Verschattung durch die umliegenden
Höhenzüge das während der Heizperiode verfügbare solare Potential
halbieren.

Die direkte Verschattung durch umliegende Höhenzüge wird bei Horizont-
winkeln von mehr als 15° -20° wirksam.

Die Besonnungsvoraussetzungen betroffener Planungsbereiche müssen im
Einzelfall rechnerisch überprüft werden.
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Abb.40: Direkte Verschattung durch Höhenzüge.

Randzonen-Verschattung
durch Topographie

Direkte Verschattung durch
Topographie

indirekte
Verschattungswirkung

- Gebäudeabstände

- Südhang

- Nordhang

Die indirekte Verschattungswirkung der Topographie des Baugebiets
wird durch die Beeinflussung der Abstand/Höhen-Verhältnisse der Gebäude
zueinander innerhalb des Baugebiets hervorgerufen. Bei gleicher Gebäude-
höhe und gleichem Abstand zweier Gebäude zueinander erhöht sich bei
einem Nordhang die Höhendifferenz zwischen schattenwerfender Kante zu
der südlichen Fensterfront - die Verschattung der Hauptfassade nimmt also
zu, während bei einem Südhang die Höhendifferenz geringer wird, die
Verschattung der Hauptfassade also abnimmt.

Der Südhang ermöglicht gegenüber einer ebenen Fläche geringere Gebäu-
deabstände, also eine dichtere Bebauung und größeren Planungsspiel-
raum.

Der Nordhang erfordert dagegen tendenziell größere Gebäudeabstände, in
jedem Fall jedoch eine differenzierte Analyse der Besonnungssituation und
möglicher planerischer Maßnahmen.

Bei steileren Nordhängen kann die Besonnung auch durch eine Vergröße-
rung der Gebäudeabstände nicht wesentlich verbessert werden. In Abhän-
gigkeit von der Bebauungsdichte und Hangneigung werden die maximalen
passiven Solareinträge und die maximale Besonnungsdauer von Wohnun-
gen dann nicht mehr bei einer Süd-Ausrichtung der Hauptfassade, sondern
bei einer SW-/SO- bis hin zur O-/W-Ausrichtung erreicht. In jedem Fall ist
hier jedoch mit verminderten Solargewinnen zu rechnen.
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Abb.41: Indirekte Verschattungswirkung durch die Topographie des
Planungsbereichs (oben) und erforderliche Reaktion zur Sicherung
einer ausreichenden Besonnung / Sonnenenergienutzung.

Temperatur

- Kaltluftseen

- Südhang

- Kuppen

2.6.2 Wärmeverlust - Umgebungstemperatur

Die Landschaftsgestalt beeinflusst auch die Umgebungstemperatur und
damit, wenn auch, da die Effekte zeitlich nur begrenzt auftreten, in geringem
Grad den Energiebedarf von Gebäuden.

So können sich in Bodensenken, Mulden und Tallagen bei wind- und wol-
kenarmen Strahlungsnächten, besonders im Sommer und Herbst, Kaltluft-
seen bilden. Diese Bereiche neigen zudem zu Nebelbildung, wodurch auch
Solargewinne beeinträchtigt werden. Die Temperatur kann hier bis zu 3° K
unter der höherer Lagen liegen.

An Südhanglagen kann bei Sonnenschein die Lufttemperatur in Abhän-
gigkeit von den Oberflächeneigenschaften mehrere Grad über der Umge-
bung ansteigen.

In Kuppenlagen können, infolge höherer Abstrahlung bei klarem Himmel,
während der Nacht gegenüber dem mittleren Hangbereich oder der Ebene
niedrigere Temperaturen auftreten.

Die Wirkung der Topographie auf den Wärmeverlust von Gebäuden ist
gering und wurde in der Vergangenheit oft überschätzt.

Wind

Windschutz früher und heute

2.6.3 Wind

Bei nach EnEV gedämmten Gebäuden beeinflusst der Wind deren Energie-
verbrauch nicht in nennenswertem Maß. Lediglich bei unsachgemäßem
Lüftungsverhalten der Bewohner (gekippte Fenster) ist ein Einfluss auf den
Lüftungswärmebedarf feststellbar.

Während historisch durch Windschutz der Energiebedarf von, nach heu-
tigem Stand, unzureichend gedämmten Gebäuden reduziert werden konnte,
steht heute eine ausreichende Belüftung der Baugebiete im Vordergrund da
Windschutz den Energiebedarf kaum noch reduziert.
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Abb.42: Wohnflächenspezifischer Heizenergiebedarf Q Ph,WF“ und wohnflächen-
spezifische Baukosten in Abhängigkeit von der Trauf- und Firsthöhe bei identi-
scher Wohn- und Grundfläche.

Synergieeffekte
energieeffizienter
Stadtplanung

2.7 Wirkungszusammenhänge -
Synergien

Planungs- und bauordnungsrechtliche Festsetzungen bestimmen Stadt-
gestalt, Besonnung und Wohnqualität, aktive und passive Sonnenenergie-
nutzung und damit Energiebedarf, Kosten und Erschließungsaufwand.
Dieses Kapitel vermittelt die Wechselwirkung städtebaulicher Entscheidun-
gen und mögliche Synergieeffekte anhand der einzelnen Bebauungsplan-
festsetzungen.

Höhe baulicher Anlagen 2.7.1 Höhe baulicher Anlagen (§18 BauNVO)

Die Höhe baulicher Anlagen bestimmt das Orts- und Landschaftsbild maß-
geblich. Durch die Festsetzung von First- und Traufhöhen kann sowohl der
spezifische Wärmeverlust des Gebäudes als auch die Verschattung umlie-
gender Gebäude zielgerichtet beeinflusst werden.

Anforderungen An die Dachform und Höhenfestsetzung sind folgende Anforderungen zu
stellen:
- Maximierung der im Dachgeschoss möglichen Wohnfläche und damit
- Minimierung des wohnflächenspezifischen Heizwärmebedarfs
- Minimierung der Verschattungswirkung auf umliegende Gebäude
- Eignung für Kollektoranlagen

Wirkungszusammenhang:

- Dachform,

- wohnflächenspezifischer
Heizenergiebedarf und

- Baukosten

Durch das gewählte Maß der First- und Traufhöhe kann, bei identischer
Wohnfläche, der Heizenergiebedarf um bis zu 20%, der solare Verlust bis
zu 30% und die Baukosten bis zu 10% variieren.
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Die Festsetzung von First-
und Traufhöhen ist grund-
sätzlich der Festsetzung der
Anzahl der Vollgeschosse
vorzuziehen.

Bei variabler Wohnfläche kann der wohnflächenspezifische Heizenergie-
bedarf bei identischen Grundrissabmessungen und Geschosszahl im Ex-
tremfall um bis zu 50% variieren.

Mit zunehmender Geschosszahl verringert sich der Einfluss der First- und
Traufhöhe auf Energiebedarf und Baukosten.

Die First- und Traufhöhe beeinflusst maßgeblich sowohl den Wärmeverlust
als auch die gegenseitige Verschattung der Gebäude. Das Maß der Höhe
baulicher Anlagen ist eine der solar+energetisch wesentlichsten Festset-
zungen.

Dachform und
Dachneigung

2.7.2 Dachform und Dachneigung (§ 83 ThürBO)

Die Dachform bestimmt den spezifischen Wärmeverlust, die gegenseitige
Verschattung der Gebäude und die Möglichkeiten zur Anbringung von
Kollektoranlagen. In Hinblick auf den spezifischen Wärmeverlust ist be-
sonderes Augenmerk auf die im Dachraum mögliche Wohnfläche und damit
die festgesetzte Traufhöhe zu richten.

Kriterium /
Dachform

Flachdach Satteldach
>5°

Pultdach > 5° Staffelpult-
dach > 5°

Kompaktheit bei einge-
schossiger Be-
bauung un-
günstig; bei
zwei und mehr
Geschossen
günstig; Staf-
felflachdach
ungünstiger

abhängig von
der Traufhöhe
(Drempel) und
Dachneigung,
d.h. der
Wohnfläche
WF im DG
günstig bis un-
günstig

mit zunehmen-
der Dachnei-
gung zuneh-
mend ungün-
stiger. Bei
minimierter
Traufhöhe be-
friedigend

gegenüber
Pultdach noch-
mals ungüns-
tiger

wohnflächen-
spez. Heizen-
ergiebedarf

100% 98% - 140% 105% - 125% 110% - 130%

Verschattung
der Umgebung

mittel, bei
Staffelflach-
dach etwas
günstiger

Abhängig von
Traufhöhe und
Dachneigung,
bis 25° gering,
ab ca. 35°
hoch

Je nach Dach-
ausrichtung
und Neigung,
d.h. Höhe der
Nord-Wand
gering bis sehr
hoch

Je nach Dach-
ausrichtung
und Neigung,
d.h. Höhe der
Nord-Wand
gering bis sehr
hoch

Möglichkeiten
zur Anbrin-
gung von Kol-
lektoren am
Dach

Günstige Vor-
aussetzungen
unabhängig
von der Ge-
bäudestellung

Günstige Vor-
aussetzungen,
jedoch von
Gebäudestel-
lung abhängig

Konflikt zwi-
schen aktiver
und passiver
Sonnenener-
gienutzung

Konflikt zwi-
schen aktiver
und passiver
Sonnenener-
gienutzung

Optimale
Dachneigung

- Optimum ab-
hängig von
Gebäudetiefe
und Drempel

weniger als 5°
oder um 15° -
20°

weniger als 5°
oder um 20° -
25°
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Sowohl hinsichtlich der Voraussetzungen für aktive und passive Sonnen-
energienutzung als auch des spezifischen Wärmeverlustes schneiden das
Sattel- und Flachdach am günstigsten ab.

Soweit ein Pultdach gewünscht ist, sollte die nördliche Wandhöhe möglichst
niedrig, d.h. niedriger als die sich aus der Anzahl der Geschosse ergebende
Wandhöhe festgelegt werden. Staffelflachdach und Staffelpultdach sind
hinsichtlich des Wärmeverlustes ungünstig.

Mit zunehmender Geschosszahl nivelliert sich der solar+energetische
Unterschied zwischen den Dachformen.

Die Dachform kann zusammen mit der Höhe baulicher Anlagen den Heiz-
energiebedarf innerhalb einer Spannweite von 40%, die Baukosten inner-
halb einer Spannweite von 10% beeinflussen.

Grundflächenzahl 2.7.3 Grundflächenzahl GRZ (§19 BauNVO)

Die GRZ bestimmt zusammen mit dem Grundstückszuschnitt auch den Er-
schließungsaufwand. Eine niedrige GRZ, oder genauer große Baugrund-
stücke bedingen tendenziell mehr öffentliche Verkehrsflächen, eine geringe-
re Anschlussdichte für leitungsgebundene Energieträger und einen höheren
Erschließungsaufwand auf dem Grundstück selbst. Ansätze flächensparen-
den Bauens dürfen jedoch nicht zu Lasten der Qualität gehen.

Zwischen Bauweise, GRZ, überbaubarer Grundstücksfläche, Grundstücks-
größe und Zuschnitt sowie Erschließungssystem muss eine „Ideallinie“
gefunden werden.

Anzahl der Vollgeschosse,
Geschossflächenzahl

2.7.4 Anzahl der Vollgeschosse, Geschossflächenzahl
(§20 BauNVO)

Die Geschossigkeit eines Gebäudes bestimmt über das A/V-Verhältnis
den maximal zulässigen Jahres-Primärenergiebedarf Q P“nach EnEV.

Die maximal mögliche Verdichtung wird in Wohngebieten bereits bei drei bis
vier Vollgeschossen erreicht.

Die Geschossigkeit beeinflusst über das Verhältnis Gebäudehöhe zu Ge-
bäudeabstand die gegenseitige Verschattung und damit die Besonnungs-
dauer und den passiven Solargewinn.

Synergien

Bei identischer Geschossflächenzahl GFZ weist eine IV- gegenüber einer
III-geschossigen Bebauung nachfolgende Vorteile auf (siehe Abb. 48):

- einen deutlich niedrigeren solaren Verlust,
- einen deutlich niedrigeren Wärmeverlust
- und damit einen niedrigeren Heizwärme- / Heizenergiebedarf,
- eine bessere Besonnung der unteren Geschosse,
- bei zeilenparalleler Erschließung weniger Verkehrsfläche, einen gerin-

geren Erschließungsaufwand, eine höhere Anschlussdichte und damit
günstigere Voraussetzungen für eine leitungsgebundene Energieversor-
gung,

- geringere spezifische Erschließungskosten durch einen höheren Netto-
baulandanteil,

- tendenziell niedrigere Baukosten für das Gebäude.

Gleichzeitig ergibt sich eine geringere Versiegelung des Grundstücks.
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Abb.49: Gebäudetiefe / Tiefe der überbaubaren Grundstücksfläche als ener-
getischer Parameter

Abb.48: Geschosszahl als energetischer Parameter

Durch die Erhöhung der Anzahl der Geschosse kann bei unveränderter Be-
bauungsdichte/Wohnfläche die Besonnung verbessert, der spezifische
Energiebedarf gesenkt und die Anschlussdichte für leitungsgebundene En-
ergieversorgung erhöht werden. Das Optimum wird bei vier Vollgeschossen
erreicht. Ab fünf Vollgeschossen steigen die wohnflächenbezogenen Bau-
kosten ohne die Energiebedarfswerte wesentlich zu senken.

Wirkungszusammenhang:

- Solarer Verlust

- Primärenergiebedarf

- Besonnungsdauer

- Erschließungslänge

- Anschlussdichte
leitungsgebundener
Wärmeversorgung

Überbaubare
Grundstücksfläche

2.7.5 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1), Nr.2
BauGB; § 23 BauNVO)

Über das aus Baugrenzen oder Baulinien gebildete Baufenster wird die
mögliche Lage und flächenhafte Ausdehnung eines Gebäudes auf dem
Grundstück bestimmt. Knapp festgesetzte, der GRZ entsprechende Bau-
fenster definieren die Gebäudelage und Ausformung exakt, große ermög-
lichen eine freizügige Anordnung und Ausformung von Gebäuden auf dem
Grundstück.

Wirkungszusammenhang:

- Solarer Verlust

- Primärenergiebedarf

- Besonnungsdauer

- Erschließungslänge

- Anschlussdichte
leitungsgebundener
Wärmeversorgung
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Ein möglichst großes Baufenster bedeutet nicht unbedingt mehr Freiheit für
die Bauherren, sondern kann eine stärkere gegenseitige Störung und Be-
einträchtigung, u.a. durch eingeschränkte Besonnung bewirken.

Unter solaren und energetischen Aspekten sollten das Baufenster und die
Grundflächenzahl deshalb möglichst eng, entsprechend den planerischen
Zielvorstellungen, festgesetzt werden.

Baufenstertiefe Baufenstertiefe

Bei gleichbleibender Bebauungsdichte (GRZ, GFZ, Z) ergibt sich der Ab-
stand zwischen den Gebäuden aus der Gebäude- bzw. Baufenstertiefe.

Synergien Mit abnehmender Gebäude- bzw. Baufenstertiefe und gleichbleibender
GRZ/GFZ und Geschossigkeit ...

- vermindert sich der passive Solargewinn durch stärkere gegenseitige
Verschattung

- erhöht sich der wohnflächenspezifische Wärmeverlust durch die gerin-
gere Kompaktheit

- steigt somit der Jahres-Primärenergiebedarf
- vermindert sich die Wohnqualität durch kürzere Besonnungsdauer und

stärkere gegenseitige Störung
- steigen tendenziell die Baukosten durch höheren Außenwandanteil
- erhöht sich der Erschließungsaufwand
- damit sinkt bei zeilenparalleler Erschließung - trotz steigenden Energie-

bedarfs - die Anschluss- und Versorgungsdichte für leitungsgebundene
Energieversorgung

Baukosten Da Außenwand- und Fensterflächen relativ teurer als die übrigen Gebäude-
bauteile sind, deren wohnflächenbezogener Anteil jedoch mit abnehmender
Gebäudetiefe zunimmt, steigen mit abnehmender Gebäudetiefe die wohn-
flächenspezifischen Baukosten.

Eine geringe Gebäudetiefe wirkt sich solar+energetisch und hinsichtlich der
Besonnungsdauer ungünstig aus.

Gebäudestellung 2.7.6 Stellung baulicher Anlagen (§ 9 (1), Nr.2 BauGB)

Die Stellung baulicher Anlagen bestimmt wesentlich die Möglichkeiten Koll-
ektoren oder Photozellen auf/in der Dachfläche anzubringen.

Ebenso wird die Verschattung umliegender Gebäude beeinflusst.

Im Bebauungsplan muss deshalb zwischen den Belangen der Nutzung
erneuerbarer Energien und den Belangen der Gestaltung des Orts- und
Landschaftsbildes abgewogen werden.

Die Festsetzung der Gebäudestellung muss solarenergetische Belange
berücksichtigen und darf sich nicht nur nach rein gestalterischen Absichten
orientieren.

Erschließung 2.7.7 Erschließung und Grundstückszuschnitt

Eine effiziente Erschließung versucht möglichst viel Bauland über möglichst
wenig Verkehrsfläche zu erschließen. Ausgehend von der jeweiligen Markt-
nachfrage und gewünschter Gebäudetypologie ergibt sich eine Spannweite
möglicher Grundstücksgrößen. Aus der topographischen Situation, der
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Begrenzung des Baugebiets, vorgegebenen Anschlusspunkten und dem
gewünschten Grundstückszuschnitt ergeben sich eine Vielzahl möglicher
Erschließungskonzepte.

Grundstückszuschnitt Die Ausformung des Grundstücks hat dabei maßgeblichen Einfluss auf die
Erschließungskosten, die Besonnung der Gebäude, den möglichen passi-
ven Solargewinn und die Anschlussdichte leitungsgebundener Energie-
oder Wärmeträger.

Am nachstehenden Beispiel wird die Auswirkung der beiden Grund-Philo-
sophien Grundstücks-Schmalseite oder -Breitseite an der Erschließung
vergleichend dargestellt.

Erschließung von der Schmalseite Breitseite
Grundstücksgröße 17 x 34 m 34 x 17 m
Netto Wohnbauland 4624 m² 4624 m²
Verkehrsfläche 613 m² 1022 m²
Brutto Wohnbauland 5237 m² 5646 m²
Anteil Verkehrsfläche 8,5 % 18 %
Ver-/Entsorgungslänge 71,25 lfm 142,50 lfm
Hausanschlusslänge 110,00 lfm 50,00 lfm
Gesamtanschlusslänge 181,25 lfm 192,50 lfm
Mittlerer Solarer Verlust 5 % 18 %
Heizenergiebedarf (I+D) 130,8 kWh/m²a 134,1 kWh/m²a

Synergien Die Vorteile einer Anordnung der Grundstücksschmalseite an der Erschlie-
ßung sind offensichtlich:

- weniger Verkehrs- / Erschließungsfläche
- damit bei gleicher Nettobaulandfläche weniger Bruttobaulandbedarf
- höhere Verdichtung / flächensparendes Bauen
- geringerer Erschließungsaufwand, damit weniger Stoffeinsatz und

geringere Erschließungskosten
- geringere Länge der Ver- und Entsorgungsleitungen im Straßenraum
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- höhere Anschluss- und Versorgungsdichte für leitungsgebundene
Energie- und Wärmeträger

- bessere Besonnung der Wohnungen im Winter bei Ost-West verlaufen-
der Erschließung

- höherer Passiver Solargewinn und damit geringere Heizkosten durch
geringere Verschattung bei Ost-West verlaufender Erschließung

Die Zuordnung der Grundstücksschmalseite zu der Erschließungsfläche ist
unter dem Aspekt flächen- und energiesparendes Bauen, Erschliessungs-
effizienz, Nutzung regenerativer Energien und hoher Anschlussdichte lei-
tungsgebundener Wärme- und Energieversorgung vorzuziehen.

Bauweise 2.7.8 Bauweise (§9 (1), Nr.2 BauGB; §22 BauNVO)

Die Bauweise bestimmt maßgeblich die Gebäudetypologie, die Länge von
Baukörpern und damit deren Kompaktheit und Energiebedarf.

Bauweise gesch-
lossen

offen

Gebäudetyp Ge-
schoss-

bau

Haus-
gruppe

Doppel-
haus

Einzel-
haus

spez. Jahres-Energie-
bedarf nach EnEV

75-100 90-110 110 -
130

125 -
160

kWh
m²WFa

Erschließungslänge
bei GRZ= 0,4

100% 120% 155% 260% %

Grundstücksbreite - 4,5-7,5 9-12 15-20 m
Mittlere spezifische
Baukosten (2006)

925-
975

920-
1090

1040-
1190

1245-
1380

Euro
m²WF

Die Bauweise bestimmt maßgeblich den Erschließungsaufwand, den wohn-
flächenspezifischen Energiebedarf und die Baukosten.

Grünordnung

Maximale Baumhöhen in
Wohngebieten

2.7.9 Grünordnung ( § 9 (1) Nr. 25 BauGB )

2.7.9.1 Auswahl von Baumarten

Ausgehend von den erforderlichen Abständen zu Gebäuden verbieten sich
bei üblichen Grundstücksgrößen großkronige Wald- und Parkbäume in
Wohngebieten von selbst.

In Wohngebieten sollte die arttypisch erreichbare Wuchshöhe der Bäume
die Gebäudehöhe nicht überschreiten.
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Abb.55: Notwendige Gebäudeabstände verschiedener Baumarten

Mindestabstände im
Wohngebiet

Baumarten unterscheiden sich nicht nur in Habitus und Wuchshöhe sondern
auch durch die Dichte der Belaubung, die Dichte des Geästes, den Zeit-
punkt des Blattaustriebs und des Blattabwurfs.

Blattaustrieb

Geäst

Für die passive Sonnenenergienutzung ist ein möglichst früher Blattabwurf
im Herbst und eine möglichst hohe Lichtdurchlässigkeit des Geästes im
Winter günstig. Der Zeitpunkt des Blattaustriebs im Frühjahr spielt dagegen
kaum eine Rolle.

Für die natürliche Belichtung von Räumen ist eine hohe Lichtdurchlässigkeit
des Blattwerks während der Vegetationsperiode aber auch eine geringe
Dichte des Geästes während der trüben Wintermonate positiv.

Flächenmäßige
Pflanzgebote in privaten
Grünflächen

2.7.9.2 Bäume in privaten Grünflächen - Pflanzgebote

Pflanzgebote können eine Bepflanzung privater Grünflächen erzwingen. Im
Zuge von Ausgleichsregelungen werden hierbei jedoch oftmals eine zu
hohe Pflanzdichte oder zu großwüchsige Baumarten vorgesehen, welche
die Nutzung der Freiflächen im Sommer und die Passive Sonnenenergie-
nutzung spürbar beeinträchtigen können.

Pflanzgebote müssen auch den Belang der Nutzung regenerativer Energien
berücksichtigen.

Baumstandorte im
öffentlichen Straßenraum

2.7.9.3 Bäume im Straßenraum

Planungsrechtlich festgesetzte Bäume sollten so angeordnet werden, dass
sie:
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Abb.56: Am 21. Juli im Zeitraum zwischen 9 und 15 Uhr (MEZ) vom Schatten
überstrichener Bereich bei Baumanordnung nördlich / südlich der Straße.

- Im Sommer Straßen und versiegelte Flächen sowie Westfassaden mög-
lichst stark verschatten

- ohne dabei die Belichtung mit Tageslicht zu beeinträchtigen und
- in der Heizperiode die Sonneneinstrahlung in die Südfenster möglichst

wenig behindern.

Im Straßenraum festgesetzte Bäume sollten bei einseitiger Bepflanzung
grundsätzlich auf der südlichen bis westlichen Straßenseite, nicht aber auf
der nördlichen Straßenseite angeordnet werden.

Damit wird mittags und in den warmen Nachmittagsstunden die Aufheizung
der Straßenoberfläche wirksam begrenzt. Die Beeinträchtigung der passi-
ven Sonnenenergienutzung im Winter wird hierdurch minimiert.

Planungsrechtlich festgesetzte Bäume sollten möglichst nicht mittig, son-
dern diagonal versetzt vor Gebäuden angeordnet werden um die natürliche
Belichtung der Gebäude möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Großkronige und hochwüchsige Bäume sollten im Straßenraum nur spar-
sam zur Raumbildung eingesetzt werden. Weniger ist hier mehr. Früher
wurde nur der Dorfplatz durch einen großen Baum gekennzeichnet.

Bäume als Sonnenschutz

Westfassaden

2.7.9.4 Bäume als Sonnenschutz

Bäume können Westfassaden von Gebäuden wirksam vor der relativ tief
stehenden Nachmittagssonne schützen und so die Aufwärmung im Sommer
reduzieren.
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Südfassaden Um Südfassaden zu schützen müsste der Baum ohne Abstand direkt vor
der Fassade stehen. Dadurch würde während der gesamten Vegetations-
periode die natürliche Belichtung der Räume stark beeinträchtigt. Die Folge
ist ein zusätzlicher Energiebedarf für Beleuchtung.

Ein sommerlicher Sonnenschutz von Süd-Fassaden durch Bäume ist nicht
praktikabel.

CO2 Bilanz von Bäumen 2.7.9.5 Verschattung und CO2 Bilanz

Unbedacht festgesetzte Bäume und rein unter dem Aspekt „natürlicher
Vegetation“ ausgewählte Baumarten können infolge der Verschattung den
Heiz- und Beleuchtungsenergiebedarf spürbar erhöhen und damit die CO2-
Bilanz eines Baugebiets negativ beeinflussen, denn Bäume vernichten kein
CO2, sondern speichern es in ihrer Biomasse zwischen und setzen es bei
der Verrottung oder Verbrennung wieder frei.

Unterschreitet die bei der Verbrennung freigesetzte Energie des Baums den
durch ihn verursachten Heizenergiemehrbedarf durch verminderte Solarge-
winne, oder wird der Baum überhaupt nicht zur Energiegewinnung genutzt,
trägt dieser im Baugebiet per Saldo zu einer erhöhten CO2 Emission bei.

Bei einem Solaren Verlust von 10% erhöht sich der Heizwärmebedarf eines
Einfamilienhauses um rund 400 kWh/a. Um die CO2-Bilanz auszugleichen
müssen bei dem schattenwerfenden Baum jährlich ca. 100 kg Holz nach-
wachsen und thermisch genutzt werden.

Einbindung energieeffizien-
ter Stadtplanung

Zeitpunkt

2.8 Einbindung energieeffizienter Stadt-
planung in die Planungsphasen

Je früher solar+energetische Aspekte innerhalb der Stadtplanung berück-
sichtigt werden, desto höher ist der potentielle Nutzen und desto geringer
der planerische Mehraufwand.

Energiegerechte Bauleitplanung stellt im Idealfall eine durchgängige Kon-
zeption dar, bei der entwurfsbegleitende solar+energetische Untersuchun-
gen von Anfang an integraler Bestandteil der städtebaulichen Planung
sind.

Wettbewerb

Solar+energetische
Vorprüfung

2.8.1 Der städtebauliche Wettbewerb

Der städtebauliche Wettbewerb ist eine wesentliche Weichenstellung für die
spätere Entwurfslösung. Deshalb sollte bereits die Auslobung von Wett-
bewerben konkrete Zielvorgaben für energiebewusste Planung beinhalten,
deren Erfüllung in der Vorprüfung quantitativ überprüft werden muss. Eine
belastbare solar+energetische Bewertung und Einordnung der Wettbe-
werbsarbeiten ist dabei nur durch eine Computersimulation möglich.

In der Regel zeigen städtebauliche Wettbewerbe eine Spannweite der
solar+energetischen Eigenschaften der Entwürfe in Größenordnung von
30%-50%.
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Bebauungskonzept

Variantenvergleich

Grobabstimmung

2.8.2 Bebauungskonzept / Gestaltungsplan

Soweit kein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt wurde, bietet die
Vorentwurfsphase, in der erste, jedoch noch nicht verfestigte städtebauliche
Lösungsansätze entwickelt werden, den günstigsten Einstiegszeitpunkt für
eine entwurfsbegleitende solar+energetische Planungsberatung und Analy-
se. Solar+energetisch nicht entwicklungs- oder tragfähige Konzepte können
hier frühzeitig erkannt, ausgeschlossen oder verbessert werden.

In einer ersten Optimierungsphase wird das Grundkonzept, d.h. die Bau-
körpermassen, Erschließungsführung, Gebäudeabstände sowie Baum-
standorte und Energieversorgungskonzept aufeinander abgestimmt.

Bebauungsplan

Feinabstimmung

2.8.3 Bebauungsplanentwurf / Rechtsplan

Im Rahmen der Entwurfsplanung liegt der Schwerpunkt bei der „solar+en-
ergetischen Optimierung", d.h. der Feinabstimmung der einzelnen zeichner-
ischen und textlichen planungs- sowie bauordnungsrechtlichen Festset-
zungen nach BauGB, BauNVO und BO.

Wesentlich ist die Abstimmung der einzelnen Maßfestsetzungen. Dabei wird
auch überprüft, ob über die getroffenen Festsetzungen die definierten Ziele
erreicht werden oder zunächst nicht offensichtlich erkennbare Konflikte
auftreten können. Hier können kleine, auf den ersten Blick kaum erkenn-
bare Änderungen den späteren Wärmebedarf und die Besonnungsqualität
des Planungsbereichs noch spürbar beeinflussen.

Der Rechtsplan entscheidet Erst der Rechtsplan entscheidet abschließend über die Energieeffizienz der
Planung. Hier eröffnet sich das größte Einsparpotential innerhalb aller
Phasen der Bauleitplanung.

Optimierungsmethoden

Die Energieeffizienz ist nicht
per Augenschein erkennbar

2.8.4 Methoden der solar+energetischen Optimierung

Energieverbrauch und Energieeffizienz können nicht augenscheinlich aus
dem städtebaulichen Entwurf abgelesen werden - weder vom Planer noch
dem Energieberater. Sämtliche Planungsparameter stehen in einem kom-
plexen Wirkungszusammenhang. Jede Änderung einer einzelnen Festset-
zung hat sofort Auswirkungen auf das solar+energetische Gesamtgefüge.
Eine Bewertung nach Gefühl oder Erfahrung ist nicht möglich.

Energieeffiziente Stadtplanung ist nicht mit einfachen Faustregeln umsetz-
bar.

Computersimulation Um eine städtebauliche Planung solar+energetisch zu bewerten oder zu
optimieren sind eingehende Berechnung, d.h. eine Computersimulation
unumgänglich.

Anforderungen Die städtebauliche Energiesimulation muss unter Einbeziehung der
aktiven und passiven Solargewinne den Heizwärme- bzw. Primärenergie-
bedarf für den gesamten Planungsbereich bilanzieren. Für die Erfassung
der Besonnung und damit auch der möglichen Solargewinne muss die
Berechnung für jedes einzelne Gebäude erfolgen. Die Betrachtung ausge-
wählter Gebäude ist hierfür nicht ausreichend.

Gebäudesimulationsprogramme kommen deshalb für die Analyse städte-
baulicher Planungen nicht in Betracht. Mit GOSOL steht jedoch ein speziell
für die Anforderungen der Stadtplanung entwickeltes solar+ energetisches
Städtebausimulationsprogramm zur Verfügung.
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Wirtschaftlichkeit

Investitionskosten

2.9 Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen
zur Verminderung des Wärmebedarfs
und Nutzung erneuerbarer Energien

Die Wirtschaftlichkeit einer Energieeinsparungsmaßnahmen ist primär von
den Gesamtkosten der Maßnahme und der hierdurch erzielten Energie-
kosteneinsparung abhängig.

Bei den Investitions-, d.h. Bau- bzw. Anlagenkosten besteht eine von der
jeweiligen Ausführung abhängige Spannweite von bis zu 40%.

Energiekosteneinsparung Die Energiekosteneinsparung RE ist sowohl vom jeweiligen Energieträger
als auch der Prognose der zukünftigen Entwicklung der Energiekosten
abhängig.

Energiepreisentwicklung Die Entwicklung der Energiekosten (Beispiel Heizöl) ist sowohl von
Phasen der Stagnation (1985-2000: ±30%; FE/Q=0,96, s.u.) als auch extre-
mer Energie-Preissteigerungen („Erste Energiekrise“ 1973-1980: +140%;
„Irakkrise“: 2000-2007: +110% ; FE/Q=1,12; Juni 2007-April 2008: +80%;
Fe/Q: 1,73) geprägt. In den letzten Jahren war eine (spekulationsgetrie-
bene) deutlich über der allgemeinen Inflationsrate liegende Energie-Preis-
steigerung zu beobachten.

Im Mittel der letzten 30 Jahre lag der Energiepreisanstieg nominal bei 5%
p.a., inflationsbereinigt bei 3,3% p.a.

Betriebs- und Instandhaltungs-
kosten

Kapitalkosten

Zu den einmaligen Kosten der Maßnahme, d.h. Bau-/Anlagen- und Monta-
gekosten kommen noch laufende Betriebs- und Instandhaltungskosten und
insbesondere Kapitalkosten zur Finanzierung der Investition hinzu. Die
Spannweite reicht hier von Nettozinseinbußen bei Eigenkapital von derzeit
etwa 2-3% bis zu effektiven Hypothekenzinsen von etwa 8%. Die Zinssätze
der KfW-Förderung liegen derzeit zwischen 3% und 5%.

Kapitalwert Ko Eine übliche Bewertungsmethode der Wirtschaftlichkeit einer Investition ist
der Kapitalwert Ko der Investition bzw. deren Amortisationszeitpunkt (d.h.
Kapitalwert=0). Diese Methode geht davon aus, dass durch die jährliche
Energiekosteneinsparung die jährliche Tilgung und Zinslast finanziert wer-
den.

Energiepreisfaktor FE

Zinsfaktor Q

Die Abbildung 58 zeigt die starke Abhängigkeit des Kapitalwerts einer Inve-
stition über den Zeitraum N vom Verhältnis zwischen Energiepreisfaktor
FE (FE = (1 + Energiepreissteigerung in Prozent) / 100) und Zinsfaktor Q
(Q = (1 + Zinssatz in Prozent) / 100).

(FE/Q) N - 1
Ko = ( RE - K Instandhaltung - K Betrieb) -------------------  - K Investition(FE/Q) - 1
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Abb.58: Kapitalwert K0 in Abhängigkeit vom Zeitraum N und FE/Q

Abb.59. Prognostizierte Amortisationsdauer verschiedener Maßnahmen. Die
Spannweite ergibt sich aus den Investitionskosten und dem prognosti-
zierten Energiepreis/Zinsfaktor FE/Q. FE/Q=1,02 zeigt das wahrschein-
lichste Szenario (dunkelblau).

Spannweite FE/Q Für FE/Q ergibt sich eine plausible Spannweite von 0,94 im ungünstigsten
Fall der Fremdfinanzierung (8% Zins) und Energiepreisanstieg im Rahmen
der Inflationsrate bis 1,06 im günstigsten Fall bei Finanzierung durch
Eigenkapital (2% Netto-Zinsausfall) und überproportionaler Energiepreis-
steigerung (8% p.a.).

Bei KfW-Krediten kann aktuell FE/Q mit etwa 1,02 angesetzt werden.

Prognose
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Amortisation Eine Amortisation muss innerhalb der Lebensdauer der Investition, jedoch
innerhalb eines überschaubaren Zeitraums, d.h. bei Anlagen maximal 20
Jahre, bei Gebäudebauteilen maximal 30 Jahre erfolgen. Eine Betrachtung
über diesen Zeitraum hinaus ist unsinnig, da das Ergebnis dann primär
durch die Prognose der Kapital- und Energiekostenentwicklung FE/Q beein-
flusst wird.

Thermische Solaranlagen

Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

2.9.1 Thermische Solaranlagen

2.9.1.1 Förderung

Gefördert werden vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Solarkollektoranlagen bis max. 40 m2 Gesamtbruttokollektorfläche.

Folgende Maßnahmen werden mit einem Zuschuss gefördert (Basisför-
derung):

Warmwassererzeugung - Anlagen zur Warmwassererzeugung. Der Zuschuss beträgt 2007 40,00
Euro je angefangenem m2 installierter Bruttokollektorfläche, mindestens
275,00 Euro.

kombinierte Warmwasser-
bereitung und Heizungsunter-
stützung

- Anlagen für die kombinierte Warmwasserbereitung und Heizungsunter-
stützung, für die Bereitstellung von Prozesswärme und zur solaren
Kühlung. Der Zuschuss beträgt 70,00 Euro je angefangenem m2 instal-
lierter Bruttokollektorfläche. (Mindestkollektorfläche Flachkollektor: 9 m²;
Vakuumkollektor 7 m²).

- Kollektoranlagen mit mehr als 20 m² können bei Gebäuden mit zumin-
dest drei WE bis zum Dreifachen gefördert werden (Innovationsför-
derung).

KfW Die KfW fördert Anlagen mit einer Bruttokollektorfläche über 40 m².

Wirtschaftlichkeit

Bedingte Amortisation im
Gebäudebestand

Amortisation bei Neubauten
durch Solar-/Anlagenbonus
nach EnEV

2.9.1.2 Wirtschaftlichkeit

Die Kosten einer thermischen Solaranlage amortisieren sich isoliert betrach-
tet innerhalb ihrer Lebensdauer nur unter der Annahme von Kapitalkosten
von maximal 2% (Eigenkapital) und einer überproportionalen (realistischen)
Energiepreissteigerung von 5% je Jahr.

Soweit Fremdkapital benötigt wird, ist selbst unter Annahme einer stark
überproportionalen Energiepreissteigerung, bei der isolierten Betrachtung
ohne Einbeziehung der Dämmkosteneinsparung (Erweiterung im Gebäude-
bestand) eine Amortisation innerhalb der Lebensdauer der Anlage kaum
möglich.

Unter Einbeziehung der Minderaufwendungen für baulichen Wärmeschutz,
d.h. bei Neubauten, welche nach den Mindestanforderungen der EnEV
errichtet werden, ist eine kurzfristige Amortisation der thermischen Solar-
anlage in allen Szenarien gegeben.

KfW 60

KfW-Darlehen

2.9.2 Niedrigenergiebauweise KfW 60

2.9.2.1 Förderung

KfW-Energiesparhäuser 60 werden mit 100 % der Bauwerkskosten (Bau-
kosten ohne Grundstück), max. 50.000,- Euro je WE, über zinsverbilligte
Darlehen gefördert. Der Zinssatz beträgt z.Z. zwischen 4,5 und 4,7%.
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Amortisation innerhalb der
Lebensdauer

2.9.2.2 Wirtschaftlichkeit

Die Kosten für den KfW 60-Standard können sich in den wahrscheinlichsten
Szenarien innerhalb eines Zeitraums von rund 17-23 Jahren, d.h. innerhalb
der Lebensdauer der Maßnahme amortisieren.

Die Amortisationszeit beträgt unter günstigen Randbedingungen etwa 13,
bei ungünstigen Randbedingungen über 40 Jahre.

Die Aufwendungen für einen erhöhten Wärmeschutz nach KfW 60-Standard
amortisieren sich in allen Szenarien noch innerhalb der Lebensdauer der
Maßnahme.

KfW 40 / Passivhaus

KfW-Darlehen

Langfristige Amortisation
innerhalb der Lebensdauer

2.9.3 Niedrigenergiebauweise KfW 40 /
Passivhausstandard

2.9.3.1 Förderung

KfW-Energiesparhäuser 40 sowie Passivhäuser werden mit 100 % der Bau-
werkskosten (Baukosten ohne Grundstück), max. 50.000,- Euro je WE, über
zinsverbilligte Darlehen gefördert. Der Zinssatz beträgt z.Z. zwischen 3,1
und 3,8%.

2.9.3.2 Wirtschaftlichkeit

Die Kosten für den KfW 40 / Passivhaus-Standard können sich in den wahr-
scheinlichsten Szenarien innerhalb eines Zeitraums von rund 20-35 Jahren
amortisieren.

Die Amortisationszeit beträgt unter günstigen Randbedingungen etwa 14,
bei ungünstigen Randbedingungen über 40 Jahre.

Die Aufwendungen für einen erhöhten Wärmeschutz nach KfW 40- / Passiv-
haus-Standard amortisieren sich in allen Szenarien mit zumindest propor-
tionaler Energiepreissteigerung innerhalb der Lebensdauer der Maßnahme.

Photovoltaik

KfW-Darlehen

2.9.4 Photovoltaik

2.9.4.1 Förderung

Über das KfW-Förderprogramm „Solarstrom-erzeugen“ werden für die Er-
richtung kleinerer Photovoltaikanlagen bis 30 kW Darlehen von z.Z. 5,2%
effektivem Zinssatz vergeben.

Zuschuss Stadtwerke Erfurt Die Stadtwerke Erfurt fördern Photovoltaik-Anlagen bis 5 kWp mit einem
pauschalen Zuschuss von 500,- Euro.

Einspeisevergütung Für Strom aus solarer Strahlungsenergie wird für die Dauer von 20 Kalen-
derjahren eine Mindestvergütung garantiert. Der Vergütungssatz verringert
sich jeweils zum 1. Januar um 5% für nach diesem Zeitpunkt in Betrieb
genommene Anlagen. Er bleibt dann für 20 Jahre gleich.

Die Vergütungssätze betragen für das Jahr 2007:

- Freiflächenanlagen: 37,9 Cent/kWh.
- Anlagen auf Gebäuden oder Lärmschutzwänden bis zu Anlagengröße

von 30 kW: 49,2 Cent/kWh.
- Anlagen zwischen 30 kW und 100 kW (für den Teil, der über 30 kW

liegt): 46,8 Cent/kWh.
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- Anlagen über 100 kW (für den Teil, der über 100 kW liegt): 46,3 Cent.
- Bonus für Fassadenanlagen: zusätzlich 5 Cent/kWh.

Unternehmerische Tätigkeit

2.9.4.2 Wirtschaftlichkeit

Da der Betrieb einer Photovoltaikanlage bei Netzeinspeisung eine unter-
nehmerische Tätigkeit darstellt, ist die Umsatzsteuer auf die Anlagen- und
Montagekosten abzugsfähig. Weiter besteht die Möglichkeit die Investi-
tionen auch als Sonderabschreibung frühzeitig steuerlich abzusetzen.
Andererseits müssen die Erträge als Einkommen versteuert und gegeben-
enfalls auch Sozialabgaben darauf entrichtet werden. Die Wirtschaftlich-
keitsrechnung ist damit stark von den persönlichen wirtschaftlichen Voraus-
setzungen des Betreibers abhängig.

Amortisation bei
Netzeinspeisung

Keine Amortisation bei
Eigenverbrauch

Die Investitionskosten für eine 5 kW Anlage betragen derzeit (2007), je
nach Anbieter zwischen 20.000 und 32.000 Euro.

Photovoltaikanlagen amortisieren sich bei Netzeinspeisung in einem Zeit-
raum von rund 9 bis 13 Jahren. Die Wirtschaftlichkeit ist damit bei den
meisten Szenarien gegeben.

Bei Eigenverbrauch der Stromerzeugung ist keine Amortisation der Investi-
tion möglich, da die Erzeugungskosten für Solarstrom deutlich über dem
Bezugspreis für Netzstrom liegen.

Energieeffiziente Planung

erhöhter Solargewinn

2.9.5 Solar+energetisch optimierte verbindliche
Bauleitplanung

Solarenergetisch mit Hilfe von Computersimulation (GOSOL) optimierte
Planungen können die passiven und aktiven Solargewinne gegenüber
konventionellen Planungen im Mittel um 10%, in Einzelfällen um bis zu
30% erhöhen.

Hierdurch vermindert sich der Heizenergiebedarf bei nach gesetzlichem
Mindeststandard (EnEV) errichteten Gebäuden um 3%-10%, bei Passiv-
häusern um bis zu 40%.

verminderter Wärmeverlust Durch Abstimmung der Gebäudegeometrie kann der wohnflächenspezi-
fische Wärmeverlust im Mittel um rund 5%-10%, in Einzelfällen um bis
zu 40% gesenkt werden.

Heizenergieeinsparung Insgesamt kann durch eine solar+energetische Bebauungsplanoptimierung
der Heizenergiebedarf in der Regel um ca. 5-10%, in Einzelfällen bis zu
40% gesenkt werden.

Wohnfläche Energetisch optimierte Bebauungsplan-Festsetzungen maximieren die mög-
liche Wohnfläche und minimieren die Hüllfläche von Gebäuden.

Baukosten Damit sinken infolge der höheren Kompaktheit neben den Energiekosten
auch die wohnflächenspezifischen Baukosten um 5-10%, in Einzelfällen
bis zu 20%.

Hierdurch reduzieren sich auch die Kosten für zusätzliche Wärmedämm-
Maßnahmen deutlich. Oft kann durch die Baukostensenkung ein erhöhter
Wärmeschutz gesamtkostenneutral gegenfinanziert werden.

Synergieeffekte Energieeffiziente Stadtplanung reduziert als Synergieeffekt den Erschlie-
ßungs- und damit Herstellungs-, Energie- und Kostenaufwand sowohl bei
Verkehrsflächen als auch bei Ver- und Entsorgung.
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Flächeneinsparung Damit steigt der Anteil des Netto-Baulandes. Für den Bauherren sinken
dabei die Erschließungskosten, für die Kommune bzw. Investoren/Vor-
habensträger die Erschließungsinvestitionen. Der Landschafts- und Flä-
chenverbrauch wird reduziert.

Energieeffiziente Baulanderschließung schafft durch solar+energetisch opti-
mierte Abstimmung der einzelnen Bebauungsplan-Festsetzungen Rahmen-
bedingungen welche - ohne Zutun der Bauherren - den Energiebedarf der
Gebäude um bis zu 40% und die Bau- und Erschließungskosten um bis zu
20% senken können. Damit werden bei Kommunen und Bauherren finan-
zielle Mittel freigesetzt, die in zusätzliche energiesparende Maßnahmen
investiert werden können.

Einsparung

2.9.5.1 Wirtschaftlichkeit energieeffizienter Stadtplanung:

Legt man konservativ eine Energieeinsparung von 3% durch solar+ener-
getisch optimierte Bauleitplanung zu Grunde, ergibt sich eine jährlich wie-
derkehrende Heizkostenersparnis von 18-25 Cent/m²WF.

Kosten

Kurzfristige Amortisation

Dem stehen einmalige Optimierungskosten in Größenordnung von ca. 7
Cent/m²WF gegenüber.

Eine solar+energetische Bebauungsplanoptimierung mit GOSOL amortisiert
sich allein durch die Heizkostenersparnis in ca. 4 Monaten.

Eine solar+energetische Bebauungsplanoptimierung ist die mit Abstand
wirtschaftlichste Energieeinsparmaßnahme.

In vielen von Solarbüro durchgeführten Projekten konnte zudem eine Bau-
kosteneinsparung in Größenordnung von ca. 10-50 Euro/m²WF nachgewie-
sen werden.
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Instrumente zur Sicherung
und Durchsetzung energie-
effizienter Stadtplanung

3 Sicherung und Durchsetzung
energieeffizienter Stadtplanung

3.1 Planungs- und bauordnungsrecht-
liche Festsetzungen -
energieeffiziente Stadtplanung nach
BauGB, BauNVO und BO

Im Baugesetzbuch 2004 wurden die Zielvorgaben in § 1 Abs. 5, Satz 2 und
Abs. 6, Nr. 7 um den „allgemeinen Klimaschutz“ ergänzt.

Belang Energie Das Baugesetzbuch nennt in § 1, Abs. 6, Nr 7f „die Nutzung erneuerbarer
Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie“ als
städtebaulichen Belang.

Im Laufe der Gesetzgebung hat damit der Beitrag der Bauleitplanung zum
Umweltschutz seit 1998 einen erheblichen Bedeutungszuwachs erhalten.

Ziele und Zwecke der
Bauleitplanung

Damit sind Umweltbelange nicht nur in Verfolgung städtebaulicher Ziel-
setzungen im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen, sondern sie
können den städtebaulichen Zielen und Zwecken der Bauleitplanung
hinzutreten [s. Ernst, Zinkahn, Bielenberg 2006], d.h. nach § 9 BauGB
zulässige städtebauliche Festsetzungen begründen. Aufgrund ihrer Pla-
nungshoheit kann sich damit die Kommune energetischen Zielsetzungen
selbst verpflichten.

örtlicher Bezug erforderlich Die Bauleitplanung wird damit jedoch nicht ein von den städtebaulichen
Aufgaben losgelöstes Instrument des Umweltschutzes. Festsetzungen nach
§ 9 Abs.1 BauGB erfordern grundsätzlich einen örtlichen Bezug.

Abwägung Aus § 1, Abs.5, Satz 2 BauGB ergibt sich kein Vorrang oder eine vorgege-
bene Rangfolge eines Belangs gegenüber anderen Belangen.

Nach §1 Abs.7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen alle
öffentlichen und privaten Belange untereinander (d.h. die unterschied-
lichen Gesichtspunkte) und gegeneinander (d.h. ohne Rangordnung)
gerecht abzuwägen, d.h. ein Interessensausgleich zu schaffen.

Es darf davon ausgegangen werden, dass die Einsparung von Energie im
wirtschaftlichen Interesse der Grundstückseigentümer liegt soweit die hier-
aus resultierende wirtschaftliche Belastung zumutbar, d.h. eine Amortisation
in einem absehbaren Zeitraum gegeben ist.

Dabei ist jedoch immer eine gesamtplanerische Abwägungsentschei-
dung zu treffen welche u.a. die Belange des Ortsbilds, der Raumstruktur
und der Begrünung berücksichtigt.

Zusammenstellung des
Abwägungsmaterials

Auswirkung der Planung

Prognose

Jede Abwägung erfordert zunächst die Zusammenstellung des Abwä-
gungsmaterials. Planungen bzw. Festsetzungen sind deshalb sowohl
hinsichtlich ihrer solar- und energetischen Auswirkung als auch ihrer
wirtschaftlichen Folgen zu überprüfen.

Dies erfordert eine Prognose. Hinsichtlich des Belangs „der Nutzung erneu-
erbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie“,
d.h. der solar+energetischen Auswirkung der Planung auf den Energie-
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bedarf ist eine Bilanzierung, i.d.R. durch Computersimulation, notwendig
da, analog zu Schallgutachten, eine belastbare Erfassung der komplexen,
oft gegenläufigen Wirkungszusammenhänge per Augenschein nicht mög-
lich ist.

Anerkannte Festsetzungen
nach § 9 (1) BauGB

3.1.1 Energetisch relevante, anerkannte Festsetzungen
nach § 9 Abs. 1 BauGB

Allgemein anerkannt ist die Zulässigkeit von Festsetzungen aus dem ab-
schließenden Katalog nach § 9 Abs.1 BauGB, welche Möglichkeiten und
Voraussetzungen für die „Nutzung erneuerbarer Energien sowie die spar-
same und effiziente Nutzung von Energie“ entsprechend §1 (6), Nr. 7f
BauGB schaffen.

Im Bebauungsplan für die aktive und passive Nutzung der Sonnenenergie
sowie die Kompaktheit der Baukörper relevante städtebauliche Festsetzun-
gen sind insbesondere:

§ 9 (1), Nr. 1 BauGB

Firsthöhe

Traufhöhe

Dachneigung

1. Das Maß der baulichen Nutzung

o Höhe baulicher Anlagen (BauNVO § 18), Dachneigung (ThürBO
§ 83)

Mit Hilfe der First- und Traufhöhen kann die Kompaktheit der Ge-
bäude sowie deren Verschattungswirkung zielgerichtet gesteuert
werden.

Auf die Festsetzung der Anzahl der Vollgeschosse Z, der Geschoß-
flächenzahl GFZ sowie der Dachneigung sollte zugunsten der Fest-
setzung von First-, Trauf- oder Wandhöhen verzichtet werden.

Durch eine geeignete Wahl der First- und Traufhöhe kann bei iden-
tischer Wohnfläche der Heizenergiebedarf um bis zu 10%, der
solare Verlust der Umgebung durch die Verschattungswirkung um
bis zu 30% und die Baukosten um bis zu 10% gesenkt werden.

§ 9 (1), Nr. 2 BauGB

Bauweise

2. Die Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbaubaren
Grundstücksflächen sowie die Stellung baulicher Anlagen.

o Bauweise (BauNVO § 22)

Über die Bauweise wird, zusammen mit der überbaubaren Grund-
stücksfläche die Kompaktheit maßgeblich bestimmt. Das Konflikt-
potential hinsichtlich der Nachfrage bestimmter Bauweisen ist je-
doch als hoch einzuschätzen.

Überbaubare Grundstücks-
fläche

Lage von

- Baulinien

- Baugrenzen

Bebauungstiefe

o Überbaubare Grundstücksfläche (BauNVO § 23)

Durch Baulinien, Baugrenzen und Bebauungstiefen werden unab-
hängig von der Bauweise / dem Gebäudetyp sowohl die Kompakt-
heit der Gebäude als auch die verschattungsrelevanten Gebäude-
abstände und die Ausrichtung der Gebäude festgelegt.

Die Auswirkung auf das Potential zu passiven Sonnenenergienut-
zung, des Energiebedarfs, der Besonnungsqualität, des Erschlie-
ßungsaufwands und der Anschlussdichte leitungsgebundener
Wärme- oder Energieversorgung ist immens.

Stellung baulicher Anlagen o Stellung baulicher Anlagen (BauGB § 9 (1), Nr. 2)

Die Stellung baulicher Anlagen beeinflusst die Verschattung der
Umgebung, die Möglichkeiten zur passiven Sonnenenergienutzung
und über die Ausrichtung der Dachflächen die Möglichkeiten zur
aktiven Sonnenenergienutzung.
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§ 9 (1), Nr. 11 BauGB

Lage und Anordnung von
Verkehrsflächen

11. die Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweck-
bestimmung, wie Fußgängerbereiche, Flächen für das Parken von
Fahrzeugen, Flächen für das Abstellen von Fahrrädern sowie den
Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

- Die Lage der Verkehrsflächen bestimmt sowohl die Ausrichtung der
Gebäude als auch, über den Abstand der Verkehrsflächen zuein-
ander, den Grundstückszuschnitt und damit die Abstände zwischen
den Gebäuden, d.h. die gegenseitige Verschattung.

§ 9 (1), Nr. 25 BauGB

Pflanzbindungen und Pflanz-
gebote

25. für einzelne Flächen oder für ein Bebauungsplangebiet oder Teile
davon sowie für Teile baulicher Anlagen mit Ausnahme der für
landwirtschaftliche Nutzungen oder Wald festgesetzten Flächen

a) das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen,

b) Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern;

Räumlich festgesetzte Bäume oder quantifizierte Pflanzgebote be-
stimmen zusammen mit den Hinweisen der Grünordnungsplanung zu
geeigneten Baumarten die mittelfristig durch Bäume verursachte Ver-
schattungswirkung.

Übersicht der solar +
energetischen Wirkung
planungsrechtlicher Festset-
zungen

Solar+energetische Wirkung planungsrechtlicher Festsetzungen
Festsetzung
§ 9 BauGB
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Festsetzung
§ 9 BauGB
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6. höchstzulässige Zahl der Wohnungen
in Wohngebäuden

+ - - - - - - +

10. Flächen, die von der Bebauung frei-
zuhalten sind und ihre Nutzung

- - o + + o

11. - Verkehrsflächen
- Flächen für das Parken von Fahrzeu-

gen

-
o

++
+

++
++

++
++

o
+

15. öffentliche und private Grünflächen - - o o ++ ++

20. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft

- - - - ++ +

22. Flächen für Gemeinschaftsanlagen
Kinderspielplätze,
Stellplätze und Garagen

- -

- -

o

o

o

+

++

+

+

+

23. Gebiete, in denen
a) zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen
b)... Maßnahmen für den Einsatz er-
neuerbarer Energien insbesondere So-
larenergie getroffen werden müssen

- -

+

- -

++

- -

+

- -

-

- -

+ +

25. Flächen für
a) das Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern ...,
b) Bindungen für Bepflanzungen und
für die Erhaltung von Bäumen ...

- -

- -

o

o

-

-

++

++

++

++

(4) Die Länder können durch Rechtsvor-
schriften bestimmen ...
- Dachneigung
- Dachform

++
++

o
o

++
++

o
o

++
++

Strittige und unzulässige
Festsetzungen nach § 9 (1)
BauGB

3.1.2 Strittige und unzulässige Festsetzungen nach § 9
Abs.1 BauGB

In vielen die energetischen Festsetzungen betreffenden Fragen existiert
derzeit keine Rechtsprechung. Rechtskommentare legen die Zulässigkeit
unterschiedlich und z.T. widersprechend aus. Kommunen können damit, um
das politische Ziel des Klimaschutzes voranzutreiben, strittige Festset-
zungen im Bebauungsplan treffen, übernehmen jedoch damit das erhebli-
che Risiko, dass diese einer eventuellen gerichtlichen Überprüfung nicht
standhalten.
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Bei „unzulässigen Festsetzungen“ besteht, auch wenn hierzu keine Recht-
sprechung existiert weitgehende Übereinkunft der Rechtskommentare bzw.
es existieren entsprechende Erlasse der Aufsichtsbehörden, welche diese
Festsetzungen ausschließen.

Anschlusszwang

Fernwärmesatzung

3.1.2.1 Anschlusszwang an leitungsgebundene Energieversorgung

Ein Anschluss- und Nutzungszwang an zentrale Anlagen zur Energieversor-
gung sind auf Grundlage der abschließenden Aufzählung in § 9, Abs.1
BauGB nicht möglich.

Die Thüringer Kommunalordnung bieten jedoch die Möglichkeit einen
Anschluss- und Benutzungszwang als Satzung zu beschließen. So sieht die
Fernwärmesatzung der Stadt Erfurt innerhalb eines räumlich definierten
Geltungsbereichs einen Anschluss- und Benutzungszwang für Fernwärme
vor.

Nach dem Entwurf zum EEWärmeG können Gemeinden und Gemeinde-
verbände von einer Bestimmung nach Landesrecht, die sie zur Begründung
eines Anschluss- und Benutzungszwangs an ein Netz der öffentlichen Nah-
oder Fernwärmeversorgung ermächtigt, auch zum Zwecke des Klima- und
Ressourcenschutzes Gebrauch machen.

§ 9 (1), Nr. 23 a BauGB

Verbrennungsverbote

3.1.2.2 Gebiete in denen zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
bestimmte Luft verunreinigende Stoffe nicht oder nur be-
schränkt verwendet werden dürfen.

§ 9 Abs.1 Nr. 23 a erfordert, dass das Verbrennungsverbot „dem Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes“, d.h. einem Immissionsschutz auf örtlicher Ebene dient.

Verbrennungsverbote nach § 9 Abs.1 Nr.23 a ohne örtlichen Bezug, welche
allein dem allgemeinen Klimaschutz dienen, sind unzulässig.

Im Rahmen der allgemeinen Umweltvorsorge ist die Gemeinde jedoch
berechtigt auch in klimatisch nicht belasteten Teilen systematisch dafür zu
sorgen, dass vermeidbare Luftbelastungen minimiert werden. Dieses Um-
weltschutzziel kann die Gemeinde im gesamten Gemeindegebiet auch
verfolgen ohne jeweils besondere städtebauliche Gründe anzuführen.

Besondere Satzungen bieten die Möglichkeit Verbrennungsverbote für
feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe im Zusammenhang mit einer
leitungsgebundenen Wärmeversorgung zu beschließen.

§ 9 Abs. 1, Nr. 23 b BauGB
Einsatz erneuerbarer Energie

3.1.2.3 Einsatz erneuerbarer Energien

Nach § 9 Abs. 1, Nr. 23 b BauGB 2004 kann verlangt werden, dass „bei der
Errichtung von Gebäuden bestimmte bauliche Maßnahmen für den
Einsatz erneuerbarer Energien wie insbesondere Solarenergie getroffen
werden müssen“.

Definition Erneuerbare Energien sind nach § 3 (1) EEG 2004:

- Wasserkraft
- Windenergie
- solare Strahlungsenergie
- Geothermie
- Energie aus Biomasse, Deponiegas und Klärgas

städtebauliche
Voraussetzungen

Diese Festsetzung erfordert zuallererst geeignete Voraussetzungen zur
Nutzung erneuerbarer Energien durch andere planungsrechtliche Festset-
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zungen zu schaffen, u.a. durch geeignete Dachflächen sowie die geeignete
Anordnung und Stellung der Gebäude.

Dies ist technische Voraussetzung für den wirtschaftlichen Betrieb aktiver
Solaranlagen.

rechtliche Voraussetzungen Teilweise [u.a. Ecofys] wird die Meinung vertreten, dass verlangte bauliche
Maßnahmen nicht nur die Vorhaltung u.a. von geeigneten Installations-
flächen und Leerrohen, d.h. technische Vorkehrungen, sondern auch
technische Anlagen, d.h. die Verpflichtung zur Errichtung von Solaranla-
gen umfassen können.

Überwiegend wird die Auffassung vertreten, dass sich die Festsetzung aus
den Besonderheiten der örtlichen Situation ergeben muss und nicht
allein mit §1, Abs.6, Nr. 7 f BauGB begründet werden kann bzw. eine Fest-
setzung nach § 9, Abs. 1, Nr. 23 b BauGB im Zusammenhang mit im städte-
baulichen Vertrag nach § 11 BauGB vereinbarten Maßnahmen zu sehen ist.

Die Festsetzung von technischen Anlagen ist bisher nicht erprobt und
rechtlich risikobehaftet.

Grundsätzlich gilt, dass dem Eigentümer keine unzumutbaren oder wesent-
lichen finanziellen Lasten auferlegt werden dürfen. Dies muss im Rahmen
der Begründung zum Bebauungsplan nachgewiesen werden. Bei einer
Amortisationsdauer von bis zu 20 Jahren kann allgemein von der Zumutbar-
keit ausgegangen werden.

Photovoltaikanlagen Die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen ist nur bei vollständiger
Netzeinspeisung, d.h. Aufnahme einer unternehmerischen Tätigkeit durch
den Betreiber zu erreichen. Damit hängt das betriebswirtschaftliche Ergeb-
nis auch wesentlich von der steuerlichen und wirtschaftlichen Situation des
Betreibers ab.

unternehmerische Tätigkeit Ob über das Bodenrecht die Aufnahme einer unternehmerischen Tätig-
keit festgesetzt werden kann ist unklar - hierzu fanden sich in den Kom-
mentaren zum BauGB keine Aussagen.

Anders als bei solarthermischen Anlagen bewirkt die Errichtung von Photo-
voltaikanlagen keinen erhöhten, nach EnEV zulässigen Transmissions-
wärmeverlust (Solar-/Anlagenbonus) des Gebäudes. Der Ausfall der Photo-
voltaikanlage hat damit keine negativen Folgen auf den Heizenergiebedarf
des Gebäudes.

Die Festsetzung photovoltaischer Solaranlagen nach § 9 Abs.1, Nr.23 ist
umstritten und mit hohen rechtlichen Risiken verbunden. Es wird empfoh-
len, die Errichtung von Photovoltaikanlagen nicht festzusetzen.

Dagegen sollte durch Information der Bauherren der durch die Errichtung
einer Solaranlage entstehende wirtschaftliche Vorteil deutlich gemacht
werden.

Thermische Solaranlagen Thermische Solaranlagen

Da bei thermischen Solaranlagen infolge des „Solar-/Anlagenbonus“ der
EnEV der erforderliche bauliche Wärmeschutz reduziert werden darf - die
Mehr- und Minderkosten der Solaranlage und der Dämmung können sich
hier ausgleichen - ist eine Wirtschaftlichkeit und damit die Verhältnismäßig-
keit der Maßnahme bei Neubauten meist gegeben.

Diese Tendenz wird mit dem sich im Gesetzgebungsprozess befindenden
EEWärmeG, welches bei Gebäuden ohne Solaranlagen bzw. allgemein
ohne Nutzung erneuerbarer Energien einen 15% erhöhten baulichen Wär-
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meschutz fordert, weiter gefördert. Insofern ergibt sich für Bauherren ein
starker wirtschaftlicher Druck zur Errichtung von Solaranlagen.

keine
Nutzungsverpflichtung

Nutzungspflicht

§ 9 Abs.1 Nr. 23 b BauGB ermöglicht jedoch - in Unterscheidung zu § 11
Abs.1 Nr. 4 - nicht die Festsetzung eines Anwendungsgebotes, d.h. Nut-
zungsverpflichtung erneuerbarer Energien (Löhr 2007).

Die sich hieraus ergebende Problematik darf nicht verkannt werden: Die
Lebensdauer der Komponenten einer thermischen Solaranlage liegen
zwischen 15 und 25 Jahren, die des baulichen Wärmeschutzes bei 50 bis
70 Jahren. Damit besteht die Gefahr, dass unter planungsrechtlichem
Zwang installierte thermische Solaranlagen bei Defekten, soweit der „Solar-
bonus“ in Anspruch genommen wird, unter Missachtung des Nutzungsge-
bots nach EnEV und EEWärmeG, auch aufgrund der nur „stichprobenhaft“
vorgesehenen Überprüfung, stillgelegt und aufgrund mangelnder Wirt-
schaftlichkeit nicht mehr erneuert werden.

Der Ausfall der Solaranlage kann somit mittelfristig zu einem den zulässigen
Jahres-Primärenergiebedarf QP“ nach EnEV übersteigenden, erhöhten
Wärmebedarf führen.

Diese Überlegungen gelten in gleicher Weise für Erdwärme / Wärmepum-
pen.

Deshalb ist langfristig betrachtet zunächst dem höheren baulichen Wärme-
schutz gegenüber einer planungsrechtlichen Festsetzung zur Errichtung von
Solaranlagen (unter Nutzung des „Solarbonus“ der EnEV, d.h. reduziertem
baulichen Wärmeschutz) der Vorzug zu geben.

Die Schaffung günstiger städtebaulicher Voraussetzungen für die freiwillige
Nutzung der Sonnenenergie ist jedoch sicherzustellen. Solaranlagen kön-
nen, im Gegensatz zur Wärmedämmung, später kostengünstiger nach-
gerüstet werden.

Festsetzung Die Festsetzung der Errichtung von Solaranlagen nach § 9 Abs.1 Nr.23
wird deshalb sowohl aus rechtlichen als auch sachlich, energetischen
Gründen nicht empfohlen.

Hinsichtlich der Bestrebungen zukünftig die Nutzung regenerativer Energien
gesetzlich vorzuschreiben sollte jedoch die Vorhaltung von geeigneten
Installationsflächen und Leerrohren planungsrechtlich bzw. bauord-
nungsrechtlich festgesetzt werden.

§9 Abs.1 Nr. 24 BauGB

Vermeidung oder Minderung
schädlichen Umwelteinwir-
kungen

3.1.2.4 Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zur Ver-
meidung oder Minderung von schädlichen Umwelteinwir-
kungen

Nach § 9 Abs.1, Nr. 24 ist die Festsetzung von „baulichen und sonstigen
technischen Vorkehrungen“ möglich, diese müssen jedoch zur Vermei-
dung oder Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen
Gefahren im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes dienen, d.h.
nach der vorherrschenden Meinung immer auf die konkrete Verbesserung
der örtlichen Umweltqualität zielen. Durch Maßnahmen zur effizienten
Energienutzung müßte damit das Kleinklima des Planungsbereichs tatsäch-
lich verbessert werden. Dieser kausale Zusammenhang, d.h. bodenrecht-
liche Bezug dürfte in der Regel jedoch nicht nachweisbar sein.

Erhöhte
Wärmeschutzstandards

Die planungsrechtliche Festsetzung eines gegenüber der EnEV erhöhten
Wärmeschutzstandards, verbesserter Wärmedurchgangskoeffizienten oder
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von isolierten Zielwerten zur Emissionsminderung ist nach §9 Abs.1 Nr. 24
BauGB unzulässig.

§9 Abs.1 Nr. 24 BauGB eröffnet der Gemeinde somit keinen Weg mit dem
Instrument des Planungsrechts Klimapolitik zu verwirklichen.

Städtebaulicher Vertrag

Vertragscharakter

3.2 Städtebaulicher Vertrag § 11 BauGB
Der städtebauliche Vertrag hat im Regelfall öffentlich rechtlichen Charakter
kann aber auch privatrechtliche Elemente enthalten.

Der Gestaltungsspielraum für vertragliche Regelungen geht über das hin-
aus, was die Gemeinde über Verwaltungsakt oder Satzung regeln könnte.
Städtebauliche Verträge dürfen jedoch nicht gegen gesetzliche Verbote
verstoßen oder sittenwidrig sein [Bunzel, Coulmas, Schmidt-Eichstaedt].

Für vereinbarte Leistung und Gegenleistung gilt das Gebot der Angemes-
senheit.

Gegenstand

- städtebauliche Planungen

Möglicher Gegenstand eines städtebaulichen Vertrags ist beispielsweise
nach Abs. (1),

1. die Ausarbeitung städtebaulicher Planungen und nach

2. die Förderung und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten
Ziele.

Hiernach kann die Gemeinde nicht nur für Bebauungspläne, sondern auch
für die Ausarbeitung nicht im Rechtssinn erforderlicher, aber für ihre
Entwicklungskonzeption zweckmäßiger Pläne städtebauliche Verträge
schließen [Löhr 2002].

- Energiekonzept Dies kann z.B. eine solar+energetische Bewertung der Planung und, soweit
von der Kommune Ziele und Anforderungen definiert wurden, bei Verfehlen
der Ziele eine solar+energetische Optimierung des Bebauungsplans sein.
Gleiches gilt für den Nachweis einer ausreichenden Besonnungsdauer -
derartige Vereinbarungen sind bereits erprobt. Hierbei kann grundsätzlich
von der Angemessenheit der Verpflichtung ausgegangen werden, da die
Kosten für die solar+energetische Überprüfung und Optimierung der Pla-
nung sowohl gegenüber der potentiellen Bau- und Energiekosteneinspa-
rung als auch absolut gering sind und zu einem höheren Wert führen.

- Anschluss- / und
Nutzungszwang

Mit dem BauGB 2006 wurde §11 (1) um Nr. 4 erweitert: Damit können
„entsprechend den mit den städtebaulichen Planungen und Maßnahmen
verfolgten Zielen und Zwecken die Nutzung von Netzen und Anlagen der
Kraft-Wärme-Kopplung sowie von Solaranlagen für die Wärme-, Kälte- und
Elektrizitätsversorgung“ vertraglich vereinbart werden.

Da der Katalog nach §11 (1) nicht abschließend ist, kann der Vorhabens-
träger auch zu anderen Maßnahmen verpflichtet werden.

- Solaranlagen Die Vereinbarung der Nutzung von Solaranlagen sollte im Bebauungsplan
mit der Festsetzung von „baulichen Maßnahmen für den Einsatz erneuer-
barer Energien wie insbesondere Solarenergie“ nach § 9 Abs.1 Nr. 23 b
gekoppelt werden.

Die Verhältnismäßigkeit bei thermischen Solaranlagen ergibt sich bei neu
errichteten Gebäuden durch die entsprechend den Mindestanforderungen
der EnEV verringerten Kosten für den baulichen Wärmeschutz.

- Energieeffizienz Zur Erreichung der umweltpolitischen bzw. städtebaulichen Ziele ist es
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weiter möglich und verbreitet die Energieeffizienz von Gebäuden betreffen-
de Vereinbarungen zu treffen.

- Niedrigenergiebauweise So kann beispielsweise durch vertragliche Verpflichtung die Errichtung von
„Niedrigenergiehäusern“ mit einer Beschränkung des Jahres-Heizenergie-
bedarfs vereinbart werden.

Eine solche Vereinbarung ist dann nicht unangemessen, wenn sich die
erhöhten Erstellungskosten innerhalb eines überschaubaren Zeitraums (in
der Regel 20 Jahre) wieder amortisieren [Burmeister].

- Beheizung Gleichfalls kann die Art der Heizungsanlage, z.B. allgemein Brennwert-
technik oder Kraft-Wärme-Kopplung vereinbart werden.

Weitere mögliche Vertragsbestandteile sind u.a. der Ausschluss der Ver-
wendung von flüssigen oder fossilen Brennstoffen, die Verpflichtung zum
Bezug von Nah-/Fernwärme oder stellplatzfreie Wohnquartiere.

Konkurrierende Maßnahmen Es muss jedoch beachtet werden, dass sowohl Niedrigenergiebauweisen
als auch thermische Solaranlagen die Wirtschaftlichkeit einer leitungs-
gebundenen Energie- oder Wärmeversorgung beeinträchtigen, d.h. zu
dieser energetisch und wirtschaftlich in Konkurrenz treten.

Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan

3.3 Vorhaben- und Erschließungsplan nach
§ 12 BauGB / Vorhabenbezogener Be-
bauungsplan

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist ein Unterfall des Bebauungs-
plans, ohne an den Katalog der Festsetzungen nach § 9 BauGB und
BauNVO gebunden zu sein. Notwendig ist jedoch die Beachtung der in § 1
Abs. 6 BauGB genannten Belange und das Abwägungsgebotes.

Der Vorhabenträger übernimmt die Verpflichtung auf Grundlage des von
ihm vorgelegten, mit der Gemeinde abgestimmten und in den Bebauungs-
plan übernommenen Konzeptes (Vorhaben- und Erschließungsplan) das
Vorhaben auf seine Kosten zu realisieren.

Planungsgutachten Dies betrifft auch die Kosten der Planung oder Planungsgutachten, wie z.B.
für eine solar+energetische Bewertung und Optimierung welche die Ge-
meinde in Abstimmung mit dem Träger an Dritte vergibt.

Im Verpflichtungsvertrag können ebenso wie im Städtebaulichen Vertrag
auch Regelungen ohne bodenrechtlichen Bezug getroffen werden. Auch
hier sind, in Abstimmung mit den Zielen der Gemeinde Vereinbarungen zur
Nutzung von Netzen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung, zur Nutzung
regenerativer Energie oder erhöhter Wärmeschutzstandards möglich.

Privatrechtliche Verträge 3.4 Privatrechtliche Verträge
Privatrechtliche Verträge können zwischen der Kommune und dem Grund-
stückskäufer, z.B. im Grundstücks-Kaufvertrag zu kommunalem Wohnbau-
land geschlossen werden. Entsprechend den öffentlich rechtlichen Verträ-
gen gilt auch hier der Grundsatz der Angemessenheit. Diese kann gegebe-
nenfalls auch durch Subventionen im Rahmen der Bodenpreispolitik erreicht
werden.



Sicherung und Durchsetzung energieeffizienter Stadtplanung

Landeshauptstadt Erfurt - Gutachten Energieeffiziente Bauleitplanung Seite 77

Durch eine solar+energetische Optimierung der Planung kann oft eine
Baukosteneinsparung gegenüber einer nicht optimierten Planung erreicht
werden, welche die baulichen Mehraufwendungen für erhöhten Wärme-
schutz aufwiegt. Insofern sollte jeder Festsetzung von Niedrigenergiebau-
weisen oder Anlagen zur Sonnenenergienutzung eine solar+energetische
Bebauungsplanoptimierung vorangehen.

Gegenstand Die zivilrechtlichen vertraglichen Vereinbarungen können umfassen:

- Verbrennungsverbote
- Anschluss- und Nutzungszwang für leitungsgebundene Energie- und

Wärmeversorgung
- Anlagen zur regenerativen Nutzung von Energie
- Niedrigenergiebauweisen

Beispiele

Regelungsgegenstand

3.5 Beispiele für mögliche energetische
Vereinbarungen in städtebaulichem
Vertrag, Vorhabenbezogenem Bebau-
ungsplan und zivilrechtlichem Vertrag

Grundsätzlich müssen alle Verträge folgende Bestandteile regeln:

- Rechenverfahren
- Anforderungen
- Nachweis
- Konventionalstrafe

Niedrigenergiebauweisen

Rechenverfahren

3.5.1 Niedrigenergiebauweisen /Erhöhter Wärmeschutz:

Unter Zugrundelegung des Rechenverfahrens der EnEV 2007 und den
hier genannten Normen sind nachfolgende Anforderungen zu erfüllen:

Anforderung Primärenergie-
bedarf (Beispiel)

1. Der Jahres-Primärenergiebedarf Q p“ darf bezogen auf die Gebäu-
denutzfläche AN nicht mehr betragen als:

a) 60 kWh pro m² bei freistehenden Einfamilienhäusern in offener
Bauweise (entspr. KfW 60)

b) 50 kWh pro m² bei Einfamilienhäusern in Hausgruppen / Doppel-
häusern

c) 40 kWh pro m² bei Mehrfamilienhäusern mit einem beheizten
Gebäudevolumen von mehr als 2000 m³ (KfW 40).

Anforderung
spezifischerTransmissions-
wärmeverlust

2. Der auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche des Gebäudes
bezogene spezifischeTransmissionswärmeverlust HT´ muss den in
der EnEV (Anhang 1, Tabelle 1) angegebenen Höchstwert um
mindestens 35% (a+b) / 50% (c) unterschreiten.

Nachweis Der Nachweis des geforderten Jahres-Primärheizwärmebedarfs und des
spezifischenTransmissionswärmeverlusts HT´ ist durch einen Sachverstän-
digen für Wärmeschutz zu erbringen und innerhalb von drei Jahren nach
Vertragsabschluss der Stadt vorzulegen.

Konventionalstrafe Weicht die Bauausführung von den oben genannten Anforderungen ab,
zahlt die Vorhabensträgerin einmalig der Kommune einen Ausgleichsbetrag
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von 5,00 Euro je kWh/a Mehrverbrauch entsprechend der Berechnung nach
EnEV 2007.

Bezugsgröße AN Die Problematik der Bezugsgröße AN wurde bereits diskutiert.

Hinsichtlich der unter Anwendung des Rechenverfahrens nach EnEV in der
Praxis vorkommenden Fehler in den Nachweisen erscheint es nicht ange-
zeigt ein gesondertes Berechnungsverfahren einzuführen zumal die AN

Diskrepanz zur realen Wohnfläche WF durch eine solar+energetische
Optimierung der Planung aufgehoben werden kann.

Standards Der vereinbarte Niedrigenergiestandard sollte sich, damit Fördermittel
genutzt werden können, an Förderstandards wie KfW 60, KfW 40 oder
Passivhausstandard orientieren (die o.g. Zahlenwerte sind als Beispiel zu
verstehen).

Flankierende Maßnahmen der
Kommune

Auch auf die Kommune kommen bei der Vereinbarung von Niedrigenergie-
bauweisen Aufgaben zu:

- Kontrolle der Wärmeschutznachweise durch Dritte.
- Fortbildungsveranstaltungen / Info-Broschüren zu Berechnungsverfah-

ren (U-Werte / Flächenermittlung) sowie kostengünstigen, konstruktiven
Lösungen für Bauteile.

- Verbindliche Festlegung auf eine Berechnungssoftware welche auch
die Flächen- und Volumenberechnung fehlerfrei ermöglicht.

Solarthermie

Nutzungspflicht

3.5.2 Thermische Sonnenenergienutzung:

Zur Deckung des Wärmebedarfs für Trinkwasser sind Anlagen zur ther-
mischen Sonnenenergienutzung zu errichten und dauerhaft zu betreiben.

Auslegung Je 1,0 m² Nutzfläche AN sind zumindest 0,04 m² Kollektorfläche zu errichten
(4%).

Maßgeblich ist das Außenmaß der Kollektoren. Die Nutzfläche AN ist nach
EnEV zu ermitteln. Die Kollektoren müssen den Anforderungen des EE-
WärmeG genügen.

Gestaltung Die Kollektorflächen sind als Band im Firstbereich gestalterisch in die Dach-
fläche einzubinden (SD) / so anzuordnen, dass nördlich angrenzende Ge-
bäude durch Kollektorflächen nicht verschattet werden (PD/FD).

Die Problematik des Solar-/Anlagenbonus wurde bereits diskutiert.

Konventionalstrafe Weicht die Bauausführung von den oben genannten Anforderungen ab,
zahlt die Vorhabensträgerin/der Bauherr einmalig der Kommune einen
Ausgleichsbetrag von (z.B.) 150,00 Euro je m² Kollektorfläche.

Solarthermie und Niedrigener-
giebauweise

Thermische Sonnenenergienutzung und Niedrigenergiebauweisen sollten
gekoppelt vereinbart werden. Dabei sollte der zulässige spezifische Trans-
missionswärmeverlust HT´ überproportional gegenüber dem Jahres-Primär-
energiebedarf Qp“ vermindert werden.

Die Anforderungen an die Niedrigenergiebauweisen müssen im Einzelfall,
auch unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit sowie der Wärme- und
Energieversorgung in Abhängigkeit von der Kompaktheit der Bebauung
festgelegt werden (siehe 3.5.1).
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Solar+energetische
Prüfung

3.5.3 Solar+energetische Prüfung/Optimierung
(Städtebaulicher Vertrag / VEP)

Der Vertragspartner verpflichtet sich auf seine Kosten eine solar+energe-
tische Bewertung der Planung durchführen zu lassen (- die Kosten zu über-
nehmen) und der Kommune vorzulegen.

Definition der Methode

Anzuwendende Normen

Hierzu ist in Absprache mit der Kommune ein bestimmtes solar+ener-
getisches Städtebau-Energiesimulationsprogramm zu verwenden.

Die solar+energetische Bewertung umfasst die gebäudescharfe Berech-
nung des auf die Wohnfläche nach WoFlVo bezogenen Heizenergiebe-
darfs nach dem Monatsbilanzverfahren der DIN EN 832 unter Bilanzierung
der durch Simulation, unter Einbeziehung des Nutzungsfaktors, minde-
stens stundenweise ermittelten passiv-solaren Gewinne.

zu berücksichtigende Einfluss-
faktoren

Die Solargewinne/solaren Verluste sind zu ermitteln unter Berücksichtigung:
- der Orientierung der Gebäude,
- der gegenseitigen Verschattung der Gebäude,
- der Verschattung durch Vegetation unter Berücksichtigung der jah-

reszeitlich wechselnden Belaubung und 
- der Verschattung durch Geländeformen.

Besonnungsdauer Weiter ist die Besonnungsdauer nach DIN 5034 sowie, unter Berücksich-
tigung der Lichtdurchlässigkeit des Geästes, für den 21. Dezember, den 8.
Februar sowie den 23. September wohnungsscharf geschossweise für
einen klaren Tag zu ermitteln.

Eingangsparameter Um vergleichbare Kennwerte zu erhalten sind bei der Simulation nach-
folgende Eingangsparameter zu verwenden:

- Die Gebäude sind nach den planungsrechtlich maximal zulässigen
Maßen zu modellieren.

- Der Berechnung der Solargewinne wird eine Netto-Glasfläche von 18,0
% bezogen auf die Bruttogeschossfläche zugrundegelegt.

Die Glasflächen sind bis zu einer Gebäudetiefe von 6,00 m der Haupt-
fassade, darüber hinausgehend bis zu einer Gebäudetiefe von 8,00 m
der Rückfassade zuzuordnen. Bei freistehenden Gebäuden sind die
8,00 m Gebäudetiefe überschreitenden Flächenanteile seitlichen Fens-
tern zuzuordnen, bei verketteten Gebäuden erfolgt die Aufteilung auf
die Haupt-/Rückfassade im Verhältnis 5/3.

- Für den baulichen Wärmeschutz gelten die Mindestanforderungen nach
(EnEV‘07 / KfW60 / KfW40 / Passivhausstandard). Als g-Wert der Ver-
glasung ist (0,60) anzusetzen. Die thermische Speicherkapazität des
Gebäudes ist mit (60) W/m²WF anzusetzen. (Beispielwerte).

- Die Berechnung ist für (Heizungsanlage) durchzuführen.

Zu ermittelnde Kennwerte Nachfolgende Kennwerte sind durch Simulation gebäudescharf zu ermitteln
sowie als Summenwert und wohnflächenbezogener Mittelwert auszuweisen:

- Mittlere wohnflächenbezogene Solare Verluste infolge
- ungünstiger Gebäudeausrichtung
- gegenseitiger Verschattung der Gebäude
- Verschattung durch planungsrechtlich festgesetzte/festzusetzende

Vegetation

- Summe der Solaren Verluste

- wohnflächenspezifischer Heizenergiebedarf
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- Geschossweiser Anteil der Gebäude, welche die gestellten Anforderun-
gen an die Besonnungsdauer erfüllen

- Besonnungsdauer nach DIN 5034

Die prozentualen Solaren Verluste sind auf die jeweils maximal möglichen
passiv solaren Gewinne eines Gebäudes zu beziehen.

Alle Kennwerte sind gebäudescharf durch Farbkarten und Tabellen zu
dokumentieren.

Anforderung an die Planung Durch die solar+energetische Prüfung ist das Erreichen nachfolgender
Qualitätsanforderungen nachzuweisen:

1. Der Wohnflächenspezifische Jahres-Primärenergiebedarf darf im Mittel
des Planungsbereichs (xxx) kWh/m2

WFa nicht überschreiten (xxx ist
entsprechend dem Gebäude-Typenmix festzulegen).

2. Der Solare Verlust darf in der Summe 20% (GFZ 0,8) / 25% (GFZ 1,2)
nicht überschreiten.

3. Die maximal mögliche Besonnungsdauer muss bei mindestens (80) %
der Wohnungen folgende Werte für zumindest einen Raum der Woh-
nung erreichen:
- 2 Stunden/Tag am 21.Dezember
- 3 Stunden/Tag am 8. Februar.

Eine im Sinn der DIN 5034 ausreichende Besonnungsdauer ist für alle
Wohnungen nachzuweisen.

Verpflichtung zur
Optimierung

Werden die Qualitätsanforderungen nicht erreicht ist der Vertragspartner
verpflichtet eine solar+energetische Optimierung durchführen zu lassen und
diese der Kommune vorzulegen / beauftragt die Kommune auf Kosten des
Vertragspartners eine solar+energetische Optimierung. Die Ergebnisse der
Optimierung fließen nach Abstimmung zwischen der Kommune und dem
Vertragspartner in die Planung ein.

Umsetzung und Vollzug 3.6 Umsetzung und Vollzug
energieeffizienter Stadtplanung

Solar+energetische
Bauleitplanung

3.6.1 Solar+energetische Bebauungsplanoptimierung

Jeder Bebauungsplan erfordert, einer Hochbaustatik vergleichbar, eine
individuelle solar+energetische Optimierung und Abstimmung der Planung.
Die dargestellten Planungsgrundsätze geben Hinweise zur Entwicklung
einer solar+energetisch tragfähigen Grundkonzeption, ersetzen jedoch
keine Computersimulation.

Eine durch Beschluss obligatorische Durchführung einer solar+energe-
tischen Bebauungsplanoptimierung erfordert entweder die Beschaffung der
notwendigen Software und die Bereitstellung und Schulung des für die
zusätzlichen Aufgaben notwendigen Personals oder, falls jährlich weniger
als ca. zehn Bebauungspläne optimiert werden sollen, die externe Vergabe.

In beiden Fällen müssen die hierfür notwendigen Haushaltsmittel bereit-
gestellt werden.
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Energetische Anforderungen
an Gebäude

Vollzug

3.6.2 Energetische Anforderungen an Gebäude

Derzeit wird der im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren mit dem Bau-
antrag vorzulegende Wärmeschutznachweis, anders als der Standfestig-
keitsnachweis - auch in Erfurt - materiell nicht überprüft.

Oft fehlerhafte Wärmeschutz-
nachweise

Entsprechend der bei der externen Prüfung von Wärmeschutznachweisen
gesammelten Erfahrungen muss davon ausgegangen werden, dass eine
Vielzahl der Wärmeschutznachweise fehlerhaft sind und die Mindestan-
forderungen an den baulichen Wärmeschutz nach EnEV nicht erfüllt wer-
den.

Diese Nachweis-Problematik wurde besonders bei der Überprüfung von
Wärmeschutznachweisen zu vertraglich erhöhten Anforderungen an den
baulichen Wärmeschutz im Rahmen von ausgewerteten Modellprojekten
deutlich. Hier erwiesen sich bis zu 70% der Wärmeschutznachweise als
fehlerhaft. - In der Regel wurde der geforderte Wärmeschutz weit unter-
schritten.

Energetische Anforderungen / Festsetzungen erfordern eine materielle
Prüfung der Erfüllung der Anforderungen.

Die Kommune ist hier zum Handeln aufgefordert:

Prüfpflicht Mit dem EEWärmegesetz müssen nach § 11 zukünftig die zuständigen
Behörden zumindest durch geeignete Stichprobenverfahren die Erfüllung
der Pflicht nach § 3 Abs. 1 und die Richtigkeit der Nachweise nach § 10
kontrollieren.

Angesichts der zu erwartenden Diskrepanz zwischen Anforderung und
Planung/Ausführung sollten Wärmeschutznachweise in Zukunft grundsätz-
lich lückenlos überprüft werden.

Zur Überprüfung der Wärmeschutznachweise sind die zuständigen Behör-
den personell entsprechend aufzustocken. Alternativ kann, wie beim Stand-
festigkeitsnachweis, die Prüfung durch externe Experten erfolgen. Hierzu
sind entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen.

Der Praxis des Standsicherheitsnachweises folgend kann die Übernahme
der Prüfkosten des Wärmeschutznachweises auch dem Bauantragsteller
aufgelastet werden. Bei städtebaulichen Verträgen sollte die Kostenüber-
nahme durch den Bauantragsteller grundsätzlich vereinbart werden.

Beratung erforderlich Die hohe Fehlerquote der Wärmeschutznachweise zeigt aber auch, dass
sowohl auf Seite der Planer als auch bei den Bauherren Beratungsbedarf
hinsichtlich energieeffizienter Gebäudeplanung besteht.

Es bietet sich daher an, sowohl die Beratung als auch die Prüfung der
Wärmeschutznachweise innerhalb der Stadtverwaltung anzusiedeln.
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Zusammenfassende
Bewertung der Maßnahmen

Verbindliche
Bauleitplanung

3.7 Zusammenfassende Bewertung der
Maßnahmen

Der Schwerpunkt kommunalen Handelns im Bereich energieeffizienter
Stadtplanung liegt in der Erstellung einer städtebaulich tragfähigen Konzep-
tion und der anschließenden solar+energetischen Gesamt-Optimierung, d.h.
der Abstimmung der einzelnen planungs- und bauordnungsrechtlichen
Festsetzungen unter Einbeziehung der Grünordnung.

Die Stadtplanung muss hierbei, entsprechend den im Planungsleitfaden
dargestellten Wirkungsmechanismen und Faustregeln eine solar+ener-
getisch tragfähige Konzeption vorlegen.

Kompakte Gebäude
ermöglichen

Hierbei steht für den Dämmstandard EnEV die Senkung des Wärmeverlus-
tes durch Optimierung der zulässigen Gebäudegeometrie, insbesondere der
Dachausformung an erster Stelle.

Sonnenenergienutzung
sichern

Zur Sicherung des passiv-solaren Gewinne sollten die Mehrzahl der Gebäu-
de gegen Süden ausgerichtet werden. Eine Südabweichung von ca. ± 30°
ist hierbei unschädlich. Zur Begrenzung der gegenseitigen Verschattung
sollte ein Abstands-/Höhenverhältnis von ca. 2,5 nicht unterschritten wer-
den. Weiter muss die Verschattung durch Bäume soweit möglich durch
Wahl geeigneter Baumstandorte und die Auswahl geeigneter Baumarten
(erreichbare Wuchshöhe) minimiert werden. Dabei sind konkurrierende
Anforderungen aktiver Sonnenenergienutzung, passiver Sonnenenergienut-
zung und Kompaktheit der Gebäude mit dem Ziel der Minimierung des
Gesamtenergiebedarfs zu bewältigen.

Simulation notwendig Die solar+energetische Optimierung des Bebauungsplan-Entwurfs stellt
immer einen gesonderten Arbeitsschritt dar, welcher eine quantitative
Ermittlung der Energiebilanz unter Einbeziehung aller Einflussgrößen, d.h.
eine Computersimulation erfordert. Hierzu sind politische Beschlüsse zu
fassen und gegebenenfalls entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen.

Die Optimierungsanforderungen sind hierbei vom Dämmstandard abhängig:
Mit verbessertem baulichen Wärmeschutz hin zum Passivhaus gewinnt die
Sicherung der passiven Solargewinne gegenüber der Gebäudegeometrie
innerhalb der Energiebilanz der Gebäude zunehmend an Bedeutung.

Insgesamt kann durch eine solar+energetische Bebauungsplan-Optimie-
rung der Gesamtenergiebedarf einer Neubausiedlung um etwa 10-15%, im
Extremfall um bis zu 40%, d.h. zwischen 8 und 40 kWh/m2

WFa gesenkt
werden. Als Synergieeffekt können gleichzeitig die Baukosten gesenkt, die
Bebauungsdichte erhöht und die Voraussetzungen für Niedrigenergiebau-
weisen verbessert werden. Die (volkswirtschaftliche) Amortisationsdauer
einer solar+energetischen Bebauungsplanoptimierung liegt im Bereich
weniger Monate.

Beratung erforderlich Da der Bebauungsplan lediglich die Voraussetzungen für energieeffizientes
Bauen schafft, sollte die Umsetzung durch ein Beratungsangebot für Planer
und Bauherren gefördert werden.

Wärmeversorgung Ein weiterer Schritt kommunalen Handelns ist die Bereitstellung einer effi-
zienten Wärmeversorgung, z.B. in Form von Nah- oder Fernwärmenetzen.
Hierdurch kann der Primärenergiebedarf einer Neubausiedlung um bis zu
20% gesenkt werden.

Solarthermie Die Festsetzung von thermischen Solaranlagen für Trinkwassererwärmung
ist für den Dämmstandard EnEV, ungeachtet der rechtlich unsicheren Lage,
energetisch nicht sinnvoll, da der zulässige effektive Primärenergiebedarf
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von Gebäuden mit Solaranlagen denjenigen von Gebäuden ohne Solar-
anlage überschreitet, d.h. insgesamt keine Primärenergieeinsparung er-
reicht wird. Der aktive Solargewinn von ca. 7-8 kWh/m2

WFa wird hier durch
verminderten baulichen Wärmeschutz aufgezehrt.

Weitergehende vertragliche
Vereinbarungen

Auf die solar+energetische Bebauungsplan-Optimierung aufbauend sollten
in städtebaulichen Verträgen oder in Kaufverträgen zu kommunalem
Bauland Niedrigenergie-Standards vereinbart werden. Eine planungsrecht-
liche Festsetzung von erhöhten Wärmeschutzanforderungen im
Bebauungsplan ist dagegen nicht möglich.

Die Anforderungen sollten sich an gängigen Förderstandards orientieren.

Niedrigenergie-Standard Der KfW 60 Standard ist mit einem zusätzlichen Aufwand von 3%-6% der
Baukosten zu erreichen. Die Mehrkosten amortieren sich bei Energiekosten
von 6 Cent je kWh innerhalb von 13-23 Jahren.

Bei dem Dämmstandard KfW 40 entstehen Mehrkosten zwischen 6% und
20%. Diese amortisieren sich in ca. 20-35 Jahren.

Dabei ergeben sich für die KfW-Standards infolge der linearen Anforderung
an QP“ im Geschosswohnungsbau gegenüber freistehendenden Einfami-
lienhäusern sowohl geringere Mehrkosten als auch Energieeinsparpotentia-
le. Im Geschosswohnungsbau sind damit höhere Anforderungen (KfW40)
als bei Einfamilienhäusern (KfW60) sachlich begründet.

Auch hier bietet es sich an, entsprechende Grundsatzbeschlüsse zu fassen.

Solarthermie und
NE-Standard

Solarthermische Anlagen sollten nur im Zusammenhang mit Niedrigenergie-
bauweisen vereinbart werden. Die isolierte Amortisationsdauer solarther-
mischer Anlagen liegt im Bereich von ca. 20 Jahren.

Prüfpflicht Jede energetische Festsetzung oder Vereinbarung ist ohne Prüfung der
Erfüllung der Anforderungen und Kontrolle der Umsetzung wirkungslos.
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Jede Prüfung erfordert einen zusätzlichen Aufwand, für welchen Mittel und
Personal zur Verfügung gestellt werden müssen.

Kosteneffizienz Mögliche Maßnahmen zur Energieeinsparung unterscheiden sich nicht nur
durch ihr Einsparpotential, sondern auch durch deren Kosteneffizienz.
Damit ergibt sich eine Hierarchie der Maßnahmen, beginnend von der
städtebaulichen Optimierung über den KfW60-Standard und die Solar-
thermie hin zu KfW40/Passivhausstandard und Photovoltaik.

Ziele kommunalen Handelns Die Ziele kommunalen Handelns können nach der Rangfolge ihrer Bedeu-
tung bzw. Kosteneffizienz wie folgt zusammengefasst werden:

1. Standardmäßige solare+energetische Optimierung von Bebauungsplan-
Entwürfen.

Solar+energetische Vorprüfung städtebaulicher Wettbewerbe.

2. Energetische Beratung von Bauherren und Planern.

3. Prüfung von Wärmeschutznachweisen.

4. Bereitstellung einer energieeffizienten Wärmeversorgung.

5. Vereinbarung von Niedrigenergiehaus-Standard KfW60, bei kompakten
Gebäuden KfW40 sowie bei Baugebieten ohne Nah-/Fernwärmenetz
thermische Sonnenenergienutzung zur Trinkwasserbereitung.
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Projektbeispiel 4 Projektbeispiel einer solar+
energetischen Optimierung

Das nachfolgend dargestellte Beispiel - ein konkretes Projekt aus dem
Solarbüro Dr. Goretzki - wurden mit Hilfe eines speziell für die Stadtplanung
entwickelten solar+energetischen Simulationsprogramms berechnet. Es
zeigt die Möglichkeiten und den Nutzen solar+energetisch optimierter Stadt-
planung.

Methode Wie erfolgt eine solar+energetische Optimierung?

Grundlage der solar+energetischen Städtebausimulation mit GOSOL
bildet ein vollständiges dreidimensionales, digitales Computermodell. Dabei
werden die Gebäudeorientierung, die Verschattung durch Nachbargebäude,
die jahreszeitlich wechselnde Verschattung durch Vegetation sowie die
Verschattung durch die Topographie des Planungsbereichs und dessen
weiteren Umgebung berücksichtigt. Der Wärmebedarf wird vom Programm
automatisch auf Basis von Bauteilwärmedurchgangskoeffizienten, Luft-
wechselraten oder den Anforderungen nach EnEV, Niedrigenergiehaus,
Passivhaus-Standard usw. berechnet. Auf dieser Basis berechnet GOSOL
mindestens stündlich die Besonnungsdauer und Sonnenenergieeinstrah-
lung für jedes einzelne Fenster (oder auch Kollektoren / Fotozellen) sowie
die monatliche und jährliche Heizwärme- und Primär-Energiebilanz sowohl
jedes einzelnen Gebäudes als auch des gesamten Planungsbereichs.

D a r s t e l l u n g  d e r
Simulationsergebnisse

Die Darstellung der Simulationsergebnisse erfolgt u.a. als Farbkarten.
Günstige Werte werden dabei gelb bis grün, ungünstige blau bis rot darge-
stellt. Hierbei können gebäudescharf sowohl die Kennwerte einer Planungs-
variante als auch alle Kennwerte im Vergleich (Optimierungserfolg) zu einer
anderen Planungsvariante ausgewertet werden.

Ausgangssituation Ausgangssituation des Beispiels

Auf einem ca. 6% nach Osten abfallenden Hang sollen Reihen- und Doppel-
häuser mit rund 5400 m² Wohnfläche errichtet werden. Südlich und östlich
an den Planungsbereich grenzt eine bestehende 3-8 geschossige Bebau-
ung an.

Ausgangsvariante Ausgangsvariante

Die Ausgangsvariante sieht im westlichen Teilbereich vier zweieinhalb-
geschossige Reihenhauszeilen mit Staffelpultdach und 8,50 - 9,45 m Ge-
bäudetiefe bei einem Gebäudeabstand von rund 13 m und Tiefgarage vor.
Im östlichen Teilbereich sind zweieinhalb-geschossige Doppelhäuser und
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freistehende Einfamilienhäuser mit einem Gebäudeabstand von 6,5 m bis
11,0 m vorgesehen. Als Dämmstandard wurde die Mindestanforderung der
Energieeinsparverordnung EnEV 2002/2007, als Heizung Gas-Brennwert-
kessel untersucht.

Die solaren Verluste gegenüber ideal orientierten und unverschatteten
Gebäuden erreichen im Planungsbereichsmittel mit insgesamt 34,5 % einen
extrem hohen Wert. Ursache hierfür ist die extrem starke gegenseitige
Verschattung der Gebäude, welche allein einen Solaren Verlust von 23,3
Prozentpunkten verursacht. Mit 3,9 bzw. 7,3 Prozentpunkten sind die auf
ungünstige Orientierung bzw. auf Verschattung durch Bäume zurückzufüh-
renden solaren Verluste sehr gering bzw. gering.

Die Wohnqualität in den Wintermonaten ist durch die starke gegenseitige
Verschattung der Gebäude erheblich beeinträchtigt. Die Hälfte der Gebäude
weist im Dezember im EG eine Besonnungsdauer von weniger als einer
Stunde auf. Am mittleren Wintertag (8.Februar) unterschreiten 19 der 32
Gebäude im EG die für eine hohe Wohnqualität anzustrebende dreistündige
Besonnungsdauer.

Infolge des ungünstigen Gebäude-Querschnitts weisen die Reihenhäuser
einen hohen Wärmeverlust auf, der eher bei freistehenden Einfamilienhäu-
sern zu erwarten wäre. Im Zusammenwirken mit den hohen solaren Ver-
lusten ergibt sich ein hoher Primär-Energiebedarf.

Optimierungsansatz Städtebaulicher Optimierungsansatz

Der Optimierungsansatz beinhaltet die Vergrößerung der Gebäudeabstände
bei gleichzeitiger Erhöhung der zulässigen Gebäudetiefe auf 12,0 m. Statt
des Staffelpultdachs ist ein höhenoptimiertes Pultdach vorgesehen. Damit
verringert sich der wohnflächenspezifische Wärmeverlust von 125,0 auf
104,9 kWh/m2

WFa. Städtebaulich wird die Anzahl der Zeilen im westlichen
Bereich von 4 auf 3, im östlichen Teilbereich von 6 auf 4 reduziert. Damit
verbessert sich auch der Durchblick in die freie Landschaft.

Optimierungsergebnis Im Ergebnis kann hierdurch, unter Erhöhung der Anzahl der Wohnein-
heiten von 34 auf 37 WE ...

- der solare Verlust von 34,5% auf 14,8% mehr als halbiert,

- der wohnflächenbezogene Heizwärmebedarf von 81,3 kWh/m2
WFa

auf 57,0 kWh/m2
WFa um 30% vermindert und

- der wohnflächenbezogene Heizenergiebedarf (ohne Warmwasser)
von 133,1 kWh/m2

WFa auf 102,5 kWh/m2
WFa um 23% vermindert,

- der Gesamtheizenergiebedarf um 170.000 kWh/a, die CO2 - Emissi-
on um 42.950 kg/a reduziert,

- die Besonnungsdauer der EG-Bereiche im Winter sowohl im
Planungs- als auch im Bestandsbereich mehr als verdoppelt werden.

- Die Hüllfläche der Gebäude der Optimierungsvariante konnte mit 9270
m² gegenüber 12341 m² bei der Ausgangsvariante um 25% verkleinert
werden.

- Hieraus ergibt sich eine potentielle Baukostenersparnis von rund 50
Euro je m² Wohnfläche.

- Die erforderliche Länge für das Gasnetz verkürzt sich bei der Optimie-
rungsvariante von 430 m auf 360 m.
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Die leitungsbezogene Anschlussdichte liegt einschließlich Warmwasser
mit 1907 kWh a / lfm bei der Optimierungsvariante, trotz des um 23% gerin-
geren wohnflächenspezifischen Energiebedarfs nur um 3% niedriger als bei
der Ausgangsvariante.

Erhöhter Wärmeschutz und
alternative
Energieversorgung

Wärmeschutz und Energieversorgung

Entsprechend den Mindest-Anforderungen der Energieeinsparverordnung
EnEV ergibt sich für die gewählte Heizungsanlage mit Gas-Brennwertkessel
(ohne Solaranlage) bei der Optimierungsvariante ein mittlerer Wärmedurch-
gangskoeffizient U von 0,339 W/m²K.

Durch Verbesserung des mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten U um
nur 1/3 (d.h. im Mittel 16 cm statt 10 cm Wärmedämmung) wird bei einem
mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,221 W/m²K und Ersatz der
Gas-Zentralheizung durch ein Lüftungskompaktgerät mit integrierter Abluft-
wärmepumpe Passivhaus-Standard erreicht.

Der Heizwärmebedarf reduziert sich hierbei auf im Mittel 12,7 kWh/m2
WFa,

der Primärenergiebedarf auf 17,5 kWh/m2
WFa. Der Gesamtheizenergiebe-

darf kann hierdurch um weitere 467.500 kWh/m2a, die CO2 - Emission um
77.450 kg/a vermindert werden.

Kosten Berücksichtigt man die Zinsersparnis durch Förderung unterschreiten die
Vollkosten der Passivhaus-Optimierungsvariante sogar die der Gas-
Brennwertkessel-Ausgangsvariante mit EnEV-Dämmstandard geringfügig.
Die CO2 -Emission wird jedoch bei der Passivhaus-Variante halbiert.

Durch die solar+energetische städtebauliche Optimierung können der
Energiebedarf und die Baukosten deutlich reduziert und günstige Voraus-
setzungen für weitergehende Energieeinsparmaßnahmen geschaffen wer-
den. Alternative Heizungs- und Energieversorgungskonzepte werden damit
wirtschaftlich.

Die Entlastung der Umwelt ist enorm. Bei etwa gleichen Baunutzungs-
Vollkosten kann bei der städtebaulich optimierten Passivhausvariante
gegenüber der Ausgangsvariante mit Gas-Brennwertkessel der Primär-
energiebedarf um 87% die CO2-Emission um 84% vermindert werden.
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Kommune

Die kommunale Ebene ist die unterste Ebene im Staatsaufbau der Bundesrepublik. Der Begriff der

Kommunen ist hierbei ein Oberbegriff für die Gemeinden (hierunter fallen sowohl kreisfreie Städte als auch

kreisangehörige Städte/Gemeinden) und die Gemeindeverbände (z.B. Landkreise, Samtgemeinden,

Verbandsgemeinden). 
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Der Begriff der Kommunen wird primär im Kontext der 13 Flächenländer genutzt. Im weiteren Sinne

können aber auch die Stadtstaaten (Land Berlin, Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt

Hamburg) zu den Kommunen gezählt werden. Die Freie Hansestadt Bremen stellt hierbei jedoch einen

Sonderfall dar, da dieser Stadtstaat aus zwei Kommunen (Bremen und Bremerhaven) besteht. 

Siehe auch:

- Linksammlung zu doppischen Haushaltsplänen (Kommunen)

- Linksammlung zu Eröffnungsbilanzen (Bundesländer und Kommunen)

- Linksammlung zu doppischen Jahresabschlüssen (Bundesländer und Kommunen)

- Linksammlung zu Gesamt-/Konzernabschlüssen (Bundesländer und Kommunen)

Blog-Einträge zum Thema:

- Kommunalstrukturen in Deutschland im Ländervergleich (Blog-Eintrag vom 5.5.2015)

Eventuell für Sie interessant:

Watch on

Aufbau und Aufgaben des deutschen StaatesAufbau und Aufgaben des deutschen Staates
Copy linkCopy link

 

©  Andreas Burth, Marc Gnädinger
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KommunalWiki KommunalWiki durchsuchen Anmelden

Inhalte

Hauptseite

Sachgebiete

Schlagworte

Termine

Hilfe

Letzte Änderungen

Suche

Suche

Alle Seiten

Links auf diese Seite

Änderungen an verlinkten
Seiten

Seite Diskussion

Formelle Bürgerbeteiligung

Formelle Bürgerbeteiligung (auch: gesetzliche oder obligatorische (verpflichtende) Beteiligung)
meint Bürgerbeteiligung, die gesetzlich vorgeschrieben ist (im Unterschied zur informellen oder
freiweilligen Beteiligung). Solche Vorschriften gibt es beispielsweise für:

Bauleitplanung
Raumordnungsverfahren
Genehmigungsverfahren
Landes- und Regionalplanung
Umweltverträglichkeitsprüfung.

Bei diesen vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren sind die Beteiligten (z. B. Behörden, Träger
öffentlicher Belange, betroffene Bürger/innen) ebenfalls vorgegeben. Auch der Zeitpunkt
innerhalb des gesamten Planungverfahren steht zumeist fest.

Typischerweise verläuft die Kommunikation in formellen Planungsvrfahren bidirektional, da. h.
die planende Behörde kommmuniziert mit allen anderen Verfahrensbeteiligten einzeln. In
informellen Verfahren kommunizieren die Beteiligten untereinander im Sinne eines

Das neue Heft der "Alternativen Kommunalpolitik" ist erschienen:
Schwerpunktthema: Resilienz. Mehr Infos hier

Aktionen Werkzeuge

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Hauptseite
https://kommunalwiki.boell.de/w/index.php?title=Spezial:Anmelden&returnto=Formelle+B%C3%BCrgerbeteiligung
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Hauptseite
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Hauptseite
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Kategorie:Sachgebiet
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Kategorie:Schlagwort
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/KommunalWiki:Aktuelle_Ereignisse
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Hilfe:Inhaltsverzeichnis
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Spezial:Letzte_%C3%84nderungen
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Spezial:Suche
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Spezial:Alle_Seiten
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Spezial:Linkliste/Formelle_B%C3%BCrgerbeteiligung
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Spezial:%C3%84nderungen_an_verlinkten_Seiten/Formelle_B%C3%BCrgerbeteiligung
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Formelle_B%C3%BCrgerbeteiligung
https://kommunalwiki.boell.de/w/index.php?title=Diskussion:Formelle_B%C3%BCrgerbeteiligung&action=edit&redlink=1
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/B%C3%BCrgerbeteiligung
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Informelle_Verfahren_der_B%C3%BCrgerbeteiligung
https://kommunalwiki.boell.de/w/index.php?title=Bauleitplanung&action=edit&redlink=1
https://kommunalwiki.boell.de/w/index.php?title=Raumordnung&action=edit&redlink=1
https://kommunalwiki.boell.de/w/index.php?title=Landesplanung&action=edit&redlink=1
https://kommunalwiki.boell.de/w/index.php?title=Regionalplanung&action=edit&redlink=1
https://kommunalwiki.boell.de/w/index.php?title=Umweltvertr%C3%A4glichkeitspr%C3%BCfung&action=edit&redlink=1
https://kommunalwiki.boell.de/w/index.php?title=Tr%C3%A4ger_%C3%B6ffentlicher_Belange&action=edit&redlink=1
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/KommunalWiki:Newsletter
https://www.akp-redaktion.de/akp-5-2021-resilienz/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Aushaldlungsprozesses (omnidirektional). Bei formellen Verfahren verläuft die Kommunikation
meist asynchron (die Beteiligten tauschen sich schriftlich in Zeiträumen von Wochen und
Monaten aus), in informellen meist synchron (direktes Gespräch). Für die Berücksichtigung von
Einwendungen ist meist eine Schwelle definiert, beispielsweise zählen im
Raumordnungsverfahren nur "erhebliche" Einwendungen. Solche Einwendungen können nur
korrigierend wirken, die Planung als solche steht nicht zur Disposition.

Die Erwartungen an formelle Beteiligungsverfahren sind meist diametral entgegengesetzt. Die
Bürger/innen erwarten umfassende Informationen, Beteiligung auf Augenhöhe, ergebnisoffene
Diskussion, wirksamen Einflussnahme. Der Vorhabenträger erwartet vor allem eine schnelle
Realisierung und möglichst geringe Kosten.

Vorschläge zur Verbesserung [Bearbeiten]

Aus der verbreiteten Kritik an der formellen Beteiligung und den Erfahrungen mit informellen
Verfahren sind Vorschläge zur Verbesserung entstanden. Hauptaspekte dabei sind:

die Beteiligung zeitlich früher zu beginnen. Schon die Planungsabsicht sollte öffentlich
ausgelegt werden und Einwendungen hierzu ermöglicht werden.
sie als dauerhaften planungsbegleitenden Prozess zu gestalten. Jeder Planungsschritt wird
transparent gemacht und kann von der Öffentlichkeit diskursiv begleitet werden.
verstärkt diskursive Elemente (Aushandlungsverfahren) einzubeziehen.

Vorteile eines frühzeitigen und prozessbegleitenden Beteiligungsverfahrens sind:

Herstellung von Transparenz
Integration von lokalem Expert/inn/enwissen
frühzeitiges Erkennen von Widerständen
Umsteuerung vor großer Investition ist möglich
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inhaltliche und zeitliche Optimierung der Untersuchungen und Planungen
Akzeptanz oder gar Identifizierung
Verringerung des Konfliktpotenzials.

Neben der Änderung von Rechtsvorschriften erfordert ein solches Beteiligungsverständnis
jedoch auch ein Umdenken in der Verwaltung. Stellungnahmen müssen willkommen sein, die
Diskussion muss auf gleicher Augenhöhe stattfinden. Beteiligung muss als demokratische
Bringschuld von Verwaltung und Vorhabenträgern gesehen werden.

Siehe auch [Bearbeiten]

Informelle Verfahren der Bürgerbeteiligung

Kategorien: Bürgerbeteiligung Planung Schlagwort
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LAND 
GESTALTEN!

Methoden und Praxisbeispiele  
für Bürgerbeteiligung in  
kleinen Städten und Gemeinden

(NEU)





Vorwort
Jeder von uns möchte gerne in einer lebenswerten Stadt oder Gemeinde 
wohnen. Zu den grundlegenden Anforderungen lebenswerter Städte und 
Gemeinden gehören zum Beispiel Faktoren wie Arbeitsmarkt, Infrastruktur, 
Nahversorgung, soziale Fürsorge und bürgerschaft liche Beteiligung.

Um ihre Städte und Gemeinden als lebenswerte Orte zu gestalten und zu 
erhalten, engagieren sich bereits heute viele Bürgerinnen und Bürger in 
zivilgesellschaft lichen Initi ati ven. Sie bringen sich ein und die Akti onsfelder 
dieser Beteiligung sind vielfälti g: Sie reichen vom Dorfl aden bis zur regene-
rati ven Energieversorgung, von Dienstleistungen für ältere Mitbürger bis 
zur Mitarbeit an der Entwicklung von Leitlinien der Bürgerbeteiligung. 

Gerade in kleinen Städten und Gemeinden ist dieses Engagement und die 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern von großem Wert. Denn die 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger leistet einen wichti gen Beitrag, um 
die drängenden Zukunft sfragen in kleinen Städten und Gemeinden zu lösen 
und den ländlichen Raum insgesamt als lebenswerte Region zu gestalten 
und zu erhalten. 

Die »Politi k des Gehörtwerdens« der Landesregierung zielt darauf ab, 
Bürgerinnen und Bürger in Entscheidungsprozesse »auf Augenhöhe« 
stärker einzubeziehen. Es ist gerade die Förderung der dialogischen 
Parti zipati on, an der wir die vergangenen Jahre systemati sch gearbeitet 
haben. Als Staatsräti n für Zivilgesellschaft  und Bürgerbeteiligung ist es 
meine Aufgabe, dieses Thema in der gesamten Landesregierung und im 
Land voranzubringen. 

Daher möchte ich Sie einladen, in diesem Buch Methoden der Bürgerbetei-
ligung kennenzulernen, die sich in kleinen Städten und Gemeinden in 
Baden-Württ emberg bewährt haben. Hier können Sie Anregungen dafür 
fi nden, um eine »Politi k des Gehörtwerdens« auch in Ihrer Kommune vor 
Ort umzusetzen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Anwenden 
der Methoden!

Gisela Erler,
Staatsräti n für Zivilgesellschaft  und Bürgerbeteiligung
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Einleitung: Beteiligung mit Methode

Einleitung: 

Beteiligung mit Methode

»Zu diesem Thema sollten die Bürger_innen aber 
mitreden können!« So oder ähnlich haben Sie bestimmt 
schon einmal reagiert. Wenn jetzt Bürgerbeteiligung 
nicht Ihr Hauptberuf ist, folgt schnell die Frage nach 
dem »Wie?«. Zwischen Bürgerversammlung und 
Bürgerentscheid liegt eine unübersichtlich weite Welt 
der Methoden, Ansätze und Verfahren. Die Regale sind 
meterweise mit Büchern gefüllt und im Internet finden 
Sie unzählige Treffer. Wie können Sie sich in der Fülle 
zurechtfinden? 

Wir wollen Ihnen dennoch »Mut zur Methode« machen. 
Deshalb haben wir in dieser Broschüre einige Methoden 
zusammengestellt, die sich besonders für Anlässe, 
Themen und Rahmenbedingungen in kleinen Städten 
und Gemeinden eignen . 

Jetzt fragen Sie vielleicht: Warum gerade kleine Orte? 
Unserer Erfahrung nach unterscheidet sich die Situation 
in kleinen Städten und Gemeinden in manchen Punkten 
von der in den Großstädten. In jedem Fall sind die 
Verwaltungen kleiner und in der Regel gibt es keine 
Fachleute für Verfahren der Bürgerbeteiligung, sondern 
»Allrounder«. Ein Beteiligungsverfahren ist dann eine 
Aufgabe neben vielen anderen . Wir wollen mit der 
Broschüre einen passgenauen Einstieg zum Prozess 
unterstützen . 

Zudem ist es so, dass Kommunikation in kleinen Orten 
manchmal nicht so einfach ist, wie es auf den ersten 
Blick zu sein scheint . 

• In kleinen Orten kennt man sich. Das hat Vor- und Nachteile 
zugleich. Je kleiner der Ort, desto leichter bekommt man 
mit, was die (Mit-)Bürger_innen denken. Und trotzdem 
berichten viele davon, dass es immer wieder die gleichen 
Menschen sind, die sich einbringen. Andere melden sich 
nicht und sind nicht aktiv. Also gehören »überschaubare 
Größe« und »umfassendes Wissen und gute Kommunikati-
on« nicht zwangsläufig zusammen. Wir wollen ermutigen, 
Methoden zu nutzen, um neue Personen und Sichtweisen zu 
integrieren.

• Je kleiner der Ort, desto mehr spielt das persönliche Kennen 
eine Rolle. Das kann förderlich sein, aber auch einen 
Fallstrick darstellen. Sie nehmen immer unterschiedliche 
Rollen ein: vielleicht arbeiten Sie am Ort oder sind ehren-
amtlich tätig. Sie sind Nachbarn oder Sie kennen sich von 
klein auf. In kleineren Orten können Sie sich viel weniger 
aus dem Weg gehen als in der Großstadt. Das macht eine 
Auseinandersetzung über unterschiedliche Interessen und 
Meinungen etwas kniffliger. Um Probleme sachlich und fair 
anzugehen, wollen wir für den Einsatz von passenden 
Methoden werben. 

An wen richten wir uns mit der Broschüre? 
Die Allianz für Beteiligung will Bürger_innen ermutigen, 
sich an gesellschaftlich wichtigen Themen zu beteiligen 
und Beteiligung einzufordern . Aber wir erkennen auch 
die großen Anstrengungen, die Gemeinderäte, Ort-
schaftsräte und die Verwaltungen unternehmen, um 
Bürger_innen in Entscheidungsprozesse und Projekte 
einzubeziehen . Nicht ohne Grund wurden viele der 
Beispiele in der Broschüre von Kommunen oder 
Ortschaftsverwaltungen initiiert! Wir möchten deshalb 
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dafür werben, Bürgerbeteiligung vor Ort in einem 
vertrauensvollen und kooperativen Zusammenspiel 
zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung zu 
gestalten – in einem Trialog. Diese Broschüre soll somit 
allen genannten Akteur_innen dieses Trialogs »Mut  
zu Beteiligung« machen. 

Worauf haben wir bei der Auswahl  
geachtet? 

• Wir haben die Methoden bewusst mit Beispielen hinterlegt, 
in denen sich die Bürger_innen beteiligt haben, als »das 
Kind noch nicht in den Brunnen gefallen war«. Die Merkma-
le sind: offen und im Dialog nach Ideen und Lösungen 
suchend, frühzeitig und freiwillig (also mehr, als gesetzlich 
vorgeschrieben ist). 

• Wir haben Methoden ausgewählt, die sich auf einfache  
Art und Weise in häufig praktizierte Veranstaltungsformate 
integrieren lassen. Zum Beispiel in eine Einwohner-
versammlung. 

• Wir haben darauf geachtet, dass Sie viel selbst machen 
können. Trotzdem sind der Rat von erfahrenen Prozess
gestalter_innen und eine externe Moderation sehr häufig 
sinnvoll. Andererseits ist das Geld oft knapp. Mit Hilfe der 
Beispiele wollen wir Ihnen so viel Orientierung anbieten, 
dass Sie vielleicht nur punktuell Hilfe von außen brauchen. 
Die Methoden sind bewusst so kurz beschrieben, dass Sie 
sich schnell einen Überblick verschaffen können. Zum 
Vertiefen gibt es zusätzlich Literatur und Internethinweise. 

• Wir haben Methoden ausgewählt, die häufig praktiziert 
werden. So haben Sie es leichter, versierte Moderatoren zu 
finden oder Menschen, die Ihnen von ihren Erfahrungen 
berichten können. 

• Die Methoden bilden bewusst unterschiedliche Maßstäbe 
ab. Sie reichen von kleinen Bausteinen, die Sie in eine 
Veranstaltung integrieren können, bis hin zu komplexen, aus 
mehreren einzelnen Beteiligungsveranstaltungen zusammen-
gesetzten Verfahren. 

• Auch wenn Beteiligung übers Internet immer stärker im 
Kommen ist: Wir haben dafür kein Beispiel ausgewählt,  
weil erfolgreiche Internetbeteiligung nach unserer Erfahrung 
mit der Möglichkeit eines persönlichen Austausches in 
Präsenzveranstaltungen kombiniert sein muss. Dieses 
»KombiPaket« scheitert in kleinen Städten und Gemeinden 
bisher regelmäßig am Geld.  

Wir laden Sie ein, Methoden in der Beteiligung bewusst 
einzusetzen. Und wir freuen uns, wenn unsere Vorschläge 
und die Praxisbeispiele aus ganz Baden-Württemberg 
hilfreich für Ihr eigenes Beteiligungsvorhaben werden . 

Dr. Miriam Freudenberger 
Initiative Allianz für Beteiligung e.V.
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Ein paar Begriff e als gute 
Grundlage

Mit der Erläuterung von ein paar Begriff en wollen wir 
zu Beginn die Orienti erung im weiten Feld der Bürger-
beteiligung erleichtern. Beginnen wir mit den Begriff en 
»Bürgerbeteiligung« und »Bürgerengagement«. 

Allerdings gehören unserer Auff assung nach auch im 
bürgerschaft lichen Engagement das »Mitmachen« und 
das »Mitbesti mmen« der Bürger_innen untrennbar 
zusammen. Zudem fi ndet bürgerschaft liches Engage-
ment gerade in kleinen Städten und Gemeinden häufi g 

6

»Bürgerbeteiligung« und »Bürgerengagement«. 

 Zum Begriff  »Bürgerbeteiligung«: 

Bürgerbeteiligung bedeutet für uns, dass Bürger_

innen Einfl uss nehmen (wollen) auf die politi sche 

Gestaltung und auf politi sche Entscheidungen in 

ihrer Stadt oder Gemeinde. Dies können sie auf 

folgenden Wegen tun (vgl. Vett er 2014)¹:

1. Bürger_innen können sich an den Wahlen (Kommunal, 

Landtags, Bundestagswahlen) beteiligen und so 

Einfl uss nehmen, welche politi sche Grundrichtung in 

ihrem (Bundes)land und in ihrer Kommune vertreten 

wird (konventi onelle Bürgerbeteiligung durch die 

Wahl politi scher Repräsentant_innen).

2. Bürger_innen können direkt über politi sche Fragen in 

ihrer Gemeinde entscheiden, wenn sie genügend 

Unterschrift en für ein Bürgerbegehren sammeln und 

einen Bürgerentscheid in ihrer Gemeinde herbeiführen 

(direktdemokrati sche Bürgerbeteiligung).

3. Bürger_innen können eine politi sche Entscheidung in 

der Gemeinde beeinfl ussen, indem sie im Vorfeld ihr 

Wissen, ihre Einschätzungen, Vorschläge und Bewer

tungen an politi sche Mandatsträger herantragen. 

Dazu sind sie auf die akti ve Kooperati on der gewählten 

Mandatsträger angewiesen, die im Rahmen kommuni

kati ver Prozesse (z.B. Veranstaltungen, öff entliche 

Anhörungen, usw.) Gelegenheiten für diesen Aus

tausch bieten. Denn diese Form der Beteiligung von 

Bürger_innen ist, mit Ausnahme des Baurechts, 

gesetzlich nicht vorgeschrieben (kooperati ve Bürger

beteiligung).

 Zum Begriff  »Bürgerschaft liches Engagement«:Im Unterschied zur Bürgerbeteiligung ist der Begriff  des bürgerschaft lichen Engagements nicht in erster Linie auf eine politi sche Einfl ussnahme in der Stadt oder Gemeinde ausgerichtet . In der öff entlichen Diskussion werden die Begriff e Ehrenamt, Freiwilligenarbeit, Selbsthilfe oder freiwilliges Engagement, auch wenn sie im enge-ren Sinn verschiedene Formen des Engagements charakterisieren, häufi g synonym zu bürgerschaft -lichem Engagement verwendet. Die Enquetekom-mission »Zukunft  des bürgerschaft lichen Engage-ments« des Deutschen Bundestages hat 2002 für den Begriff  inhaltliche Kriterien entwickelt: Bürger-schaft liches Engagement ist freiwillig, nicht auf materiellen Gewinn gerichtet, gemeinwohlorien-ti ert, öff entlich bzw. fi ndet im öff entlichen Raum statt  und wird in der Regel gemeinschaft lich bzw. kooperati v ausgeübt. Bürgerschaft liches Engage-ment kann sowohl dauerhaft  und konti nuierlich als auch kurzfristi g und spontan angelegt sein (vgl. Deutscher Bundestag 2002, Drucksache 14/8900).

1 Vett er, Angelika, unter Mitarbeit von Ulmer, Frank (2014): Bürgerbeteiligung und Demokrati e – ein Überblick. Unter: 
www.allianz-fuer-beteiligung.de/dokumentati onen/diskurspapiere
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in politischen Kernbereichen, wie zum Beispiel bei der 
Erarbeitung von Entwicklungskonzeptionen oder der 
Schaffung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge statt 
und bestimmt somit die politische Entscheidungsfindung 
vor Ort maßgeblich mit. Deshalb sehen wir zwischen 
den beiden Begriffen und den Aktivitäten die dahinter-
stehen, eine enge Verbindung, die gerade in kleinen 
Städten und Gemeinden besonders zum Tragen kommt . 
Denn: Wer mitreden kann, ist leichter für Engagement 
zu gewinnen . Und die, die sich engagieren, kennen sich 
gut aus und wollen aus gutem Grund auch mitreden . 
Wie Sie an unseren Beispielen erkennen werden, sind 
ohnehin oft dieselben Personen aktiv.

Den Rahmen klären: worum geht es überhaupt? 
Beteiligung ist nicht gleich Beteiligung. Ein unterschied-
liches Verständnis über die Bedeutung des Begriffs 
führt oft zu Unstimmigkeiten. Hilfreich sind hier die 
»Stufen der Beteiligung«, die unterschiedliche Intensi-
täten der Beteiligung beschreiben:  

1. Information: Über ein Thema informieren bzw. 
informiert werden. 

2. Beratung: Über ein Thema oder ein Projekt 
beraten, es erörtern und Einfluss nehmen oder 
Varianten bewerten.  

3. Mitentscheidung: z.B. in Form einer Empfehlung, 
eines Meinungsbildes oder einer Stimmabgabe.  

Um Enttäuschungen vorzubeugen ist es wichtig, den 
Rahmen, innerhalb dessen die Beteiligung stattfinden 
soll, so klar wie möglich zu definieren. Denn, wenn  
z. B. über ein Thema oder Projekt lediglich informiert 
werden soll, die Bürger_innen aber die Erwartung 
haben, Einfluss nehmen zu können, entstehen Konflik-
te. Im Mindesten ist es wichtig, den begrenzenden 
Rahmen, dass es z.B. (nur) um Information geht, so 
deutlich wie möglich zu machen . 

  Achten Sie beim Lesen der 
Beispiele darauf, ob Sie  
die Stufe der Beteiligung 
erkennen!

INFORMATION

BERATUNG

MITENTSCHEIDUNG

»Stufen der Beteiligung«
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Sich Beteiligung als einen  
Prozess vorstellen

Gerade, weil wir mit dem Handbuch für den Einsatz 
von Methoden werben, ist uns wichtig, zwischen Prozess 
und Methode zu unterscheiden. In den seltensten 
Fällen besteht eine Veranstaltung aus einer einzelnen 
Methode und genauso selten besteht ein Beteiligungs-
prozess aus einer einzelnen Veranstaltung. Fast immer 
sind Methoden und Veranstaltungen Teile eines Prozesses 
und erfüllen für diesen einen bestimmten Zweck. Um 
also eine Entscheidung zu treffen, welche Methode für 
die Bearbeitung eines Themas die Richtige ist, macht es 
Sinn, sich diesen Prozess vorzustellen. Für die folgenden 
Kapitel wollen wir als Orientierung einen typischen 
Ablauf mit seinen Prozessphasen anbieten:

Ein Anliegen öffentlich auf die Agenda setzen

Meist beginnt Beteiligung damit, dass jemand sagt: 
»Darüber sollten wir mal reden« oder »Uns interessiert, 
was andere dazu denken.« Oft ist zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht klar, wem oder wie vielen das Thema 
wichtig ist. Aber das »öffentlich machen« spielt eine 
wichtige Rolle: es bezeugt das Interesse am Thema. 

Zum Mitmachen motivieren und einbinden

Zu den Qualitätskriterien guter Beteiligung (vgl. S. 34) 
gehört die Mitwirkung aller. Natürlich wird das nicht 
immer und in jedem Fall möglich sein. Auch gibt es 
genügend Themen, an denen sich nicht »alle« beteiligen 
wollen. Das Ziel guter Beteiligung sind fair verhandelte 

und abgewogene sowie am Gemeinwohl orientierte 
Ergebnisse. Deswegen ist es in dieser Phase wichtig zu 
überlegen, wer für das Thema relevant ist und mit 
welchen Methoden man eine größtmögliche Vielfalt 
der Sichtweisen und Perspektiven einbinden kann. 

Gemeinsam tragfähige Visionen und Ziele  
erarbeiten

Selten sind Projekte von der ersten Idee bis zur Fertig-
stellung eins zu eins umsetzbar. Viele Ideen entwickeln 
sich im Laufe der Zeit weiter. Manches stellt sich als 
nicht machbar heraus oder muss an neue Verhältnisse 
angepasst werden. Damit Sie in einer Gruppe oder in 
einem Gemeinwesen über einen längeren Zeitraum 
gewiss sein können, dass Sie die richtigen Dinge tun, 
hilft es, wenn Sie sich zu Beginn über gemeinsame  
Ziele verständigen. Diese dienen im weiteren Prozess 
gewissermaßen als »Leitplanken«. 

Projekte im Dialog planen

Hier wird es konkret. Beteiligung dient keinem Selbst-
zweck, sondern es geht um die Verbesserung von 
Verhältnissen. Deswegen sollten die Projekte so 
geplant werden, dass sie möglichst großen Nutzen 
stiften und möglichst wenig negative Auswirkungen 
haben. In dieser Phase ist es kostbar, die Ideen, das 
Wissen, die Perspektiven und die Interessen aller 
relevanten Akteure in die Planung einzubeziehen.



9

Sich Beteiligung als einen Prozess vorstellen

Prozesse abschließen oder versteti gen

Nach der Projektplanung und -umsetzung könnte 
Schluss sein. Vielerorts ist aber inzwischen die Einsicht 
gereift , dass Bürger_innen unverzichtbare Mitwirkende 
für das Leben am Ort sind. Ohne Bürgerengagement 
und ohne eine auf Dauer angelegte Beteiligungskultur 
gelingt kein lebendiges Ortsleben. Leitlinien können 
Bürger_innen, Politi k und Verwaltung helfen, in einem 
konstrukti ven »Trialog« zu bleiben.

Für die einzelnen Phasen des dargestellten Ablaufs 
schlagen wir im Folgenden geeignete Methoden vor. 
Trotzdem ist keine der Methoden nur an dieser Stelle 
im Prozess anwendbar. Je nachdem, wie Ihre Situati on 
vor Ort ist, wer Ihre Mitstreiter oder Ihre Gegner sind, 
was sich schon zuvor ereignet hat und an welchem 
Punkt genau Beteiligung einsetzt, können viele der 
Methoden auch in anderen Prozessphasen passen. In 
den Steckbriefen geben wir dazu Hinweise.

Ein Anliegen 
öff entlich auf die 

Agenda setzen

Gemeinsam
 tragfähige Visionen 

und Ziele 
erarbeiten

Projekte 
im Dialog 

planen

Prozesse 
abschließen oder 

versteti gen

Zum 
Mitmachen 

moti vieren und 
einbinden
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Erfahrungen – Zitate

Da kommen  
schon auch unbequeme 

Sachen zur Sprache. Dafür ist 
es gedacht, aber Sie müssen 

auch bereit sein, damit  
umzugehen. 

(Dr. Michael Lohner, Bürgermeister  

von Munderkingen) 

STÄ
RKEN–SCHWÄCHEN–SAM MLUNG – Seite

 13

»Die 
Menschen sind 

schon sehr unterschied-
lich. Und trotzdem ist es im 
Rahmen der Veranstaltung 
gelungen, dass man sich in 

Bedürfnisse und Sichtweisen 
hineinversetzen kann.«  

(Bernd Beckler, Stadt 

Ellwangen)

ZU
KU

N
FTSKONFEREN Z  – Seite 23

»Ich habe als  
Teilnehmerin so viel über die 

Methode gelernt, dass ich die 
Moderation im Jahr 2014 selbst 

übernommen habe. Das hat  
auch wunderbar geklappt.«  

(Sieglinde Schatz, Vorsitzende  

der Bürgerstiftung Oberndorf)

RU NDER T ISCH –
 S

ei
te

 2
6

»Wir waren ganz froh, 
dass am Anfang Jugendliche 

und junge Erwachsene teilgenom-
men hatten. Im Moment werden die 

Projekte mehr von den Älteren umgesetzt. 
Aber wir bleiben am generationenübergrei-

fenden Ansatz dran. »Grafenau für Jung 
und Alt« ist eben nicht nur die Aufgabe 

von uns Älteren.«  
(Dr. Almut Satrapa–Schill,  

Bürgerstiftung Grafenau)

W ORLD–CAFÉ – Seite
 16

»Wir haben gespürt, dass 
die Befragung Erwartungen 

weckt, die wir als Bürger_innen im 
ehrenamtlichen Einsatz nur teilweise 

erfüllen können. Auch deshalb ist uns die 
enge Anbindung und Abstimmung mit dem 
Ortschaftsrat und der Stadt wichtig: Was 

muss die Stadt tun? Was können wir  
Bürger_innen übernehmen?«  

(Martin Rank, Gruppe »Zukunftswerkstatt  

Laudenbach 2020«) 

BEFRAGUNG – Seite
 12

»Die Lenkungsgruppe ist 
kostbar, weil wir gemeinsam 

rechtzeitig abwägen können, zu welchen 
Themen eine Beteiligung Sinn macht. So 

haben sich die Bürgervertreter_innen z.B. dafür 
stark gemacht, zum Projekt »Steigerung der 

Aufenthaltsqualität des Münsterplatzes« mehr 
Bürgerbeteiligung vorzusehen und verschiede-

ne Interessensgruppen, wie Menschen mit 
Behinderung, Anwohner_innen, Vereine, 

Gewerbetreibende etc. einzubinden.«  
(Jasmin Bisanz, Stadt Weingarten)

LEITLIN
IEN

 FÜ
R BÜRGERBETEILIGUNG – Seite 31

»Durch die  
Zufallsauswahl war  

vollkommen ausgeschlossen, 
dass es immer die Gleichen sind, die 
sich einbringen. Wir wollten wirklich 
einmal die anderen hören und dafür 

war die Methode ein völlig neuer, 
gelungener Ansatz.«  
(Rudolf Scharer, Gemeinde 

Weissach im Tal) 

B
Ü

R
G

ERIN
NENRAT  – Seite 17

»Vieles was den  
Bürgern wichtig war, konnten 

wir umsetzen. Manches recht schnell, 
für anderes brauchte man länger bzw. 

hat sich mit der Zeit auch verändert. Bisher 
gibt es bei uns einen Fahrdienst, den man 

im Vorfeld bestellt. Für dieses Jahr haben wir 
einen innerörtlichen Bürgerbus geplant. Mit 

regelmäßigen Fahrzeiten und  
verschiedenen Haltestellen.«  

(Heike Kramer, Stellvertretende  

Bürgermeisterin von Mauer) 

ZU
KU

N
FTSW

ERKSTATT – Seite 22

»Ein Knackpunkt 
war die Frage der 

Um setzung. Es ist eine 
wichtige Aufgabe für die 

Zukunft, an diesen Themen dran 
zu bleiben und auch neue Leute 

dazu zu gewinnen.«  
(Herbert Sauter, Ortsvorsteher  

von Rottweil/Hausen) 
B

EFR
A

G
U

N
G  – Seite 19

»Für mich  
ist ein positives Ergebnis 

unseres konstruktiven Dialoges, 
dass kritische Bürgerinnen und 

Bürger bei der Stange blieben und 
einzelne als Nachrücker oder  

über die Kommunalwahl 2014  
Gemeinderäte wurden.«  
(Gerhard Kuttler, Bürgermeister  

von Hochdorf)

LEITL IN
IEN FÜR BÜRGERBETEIL IGU NG – Seite

 30

»Wir haben uns  
die Fragestellung gut  

überlegt. Und dennoch würde  
ich heute sagen: für ein  

nächstes Mal würde ich sie  
noch konkreter fassen.«  

(Angela Perlet, Stadt Offenburg)

B
Ü

R
G

ERIN
NENRAT  – Seite 27
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Ein Anliegen öff entlich auf die Agenda setzen

Ein Anliegen öff entlich auf die 
Agenda setzen 

Bürgerbeteiligung fängt immer da an, wo etwas öff ent-
lich gemacht wird. Gute Informati onen, die breit 
gestreut werden und die für möglichst viele verständ-
lich sind, sind das A und O. Es erzeugt Misstrauen, 
wenn man das Gefühl hat, ein wichti ges Thema wird in 
einem »Hinterzimmer«, also einem abgeschlossenen 
Kreis, besprochen. Grundsätzlich ist es also gut, wenn 
in dieser ersten Phase möglichst viele Menschen 
erreicht werden, denn nur so haben sie eine Chance, 
für sich selbst zu überlegen: Ist mir das Thema so 
wichti g, dass ich mich einbringen möchte? Wer ein 
Thema, eine Frage oder ein Anliegen öff entlich macht, 
löst mitunter einen Wunsch nach Austausch aus und 
sollte bereit sein, eine Plattf  orm für diesen Austausch 
zu organisieren. Das macht deutlich: Es geht hier nicht 
nur um die Informati onsvermitt lung, das »Senden«, 
sondern es geht auch darum, zu hören, was die »Betei-
ligten« sagen, um das »Empfangen«. Das ist immer ein 
Wagnis . Am Anfang kann nie klar sein, wer sich äußert 
und in welche Richtung sich eine Diskussion entwickeln 
wird. Wir beschreiben im Folgenden zwei Vorgehens-
weisen .

Eine Befragung. Wer fragt, tut zwei Dinge: zum ersten 
macht man deutlich, dass es da ein Thema gibt, zu dem 
noch Wissen fehlt. Und zum zweiten verpfl ichtet sich 
die Insti tuti on, die eine Befragung durchführt, automa-
ti sch dazu, über die Ergebnisse zu berichten. Beides 
bringt ein Thema in die Öff entlichkeit. 

Bei der zweiten Methode handelt es sich um eine 
StärkenSchwächenSammlung durch Kartenabfrage. 
Wir haben diese Methode ausgewählt, weil sie sich 
sehr gut in eine gesetzlich vorgeschriebene Form der 
Bürgerbeteiligung, die Einwohnerversammlung (§ 20a 
der Gemeindeordnung Baden-Württ emberg) integrie-
ren lässt. Mit einer Stärken-Schwächen-Sammlung kann 
eine Einwohnerversammlung auf einfache Art und 
Weise um ein Dialogelement ergänzt werden, an dem 
viele mitwirken können . 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ein Anliegen 
öff entlich auf die 

Agenda setzen
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PRAXISBEISPIEL

Ein Anliegen öff entlich auf die Agenda setzen – Befragung

AUSGANGSLAGE UND ZIEL
Im Ortschaft srat des Weikersheimer Ortsteils Laudenbach (ca. 900 
Einwohner_innen) machte sich im Herbst 2012 ein Gefühl von 
Stagnati on breit: »Wir fragten uns: Was treibt die Leute um? Was 
liegt im Argen? Was ist unser Ziel?« Den Startschuss bildete eine 
Zukunft swerkstatt  im März 2013, an der rund 80 Bürger_innen 
teilnahmen. Aus der Zukunft swerkstatt  entstanden zwei Arbeits-
gruppen. Eine davon, die AG »Miteinander«, wollte ursprünglich 
mit dem »Netzwerk Miteinander« eine Idee aus der Zukunft swerk-
statt  umsetzen: Dorfb ewohner_innen unterstützen sich gegenseiti g 
im Alltag, beim Einkauf, Kinderbetreuung oder durch Mitf ahrgele-
genheiten. Doch bevor man in Laudenbach akti v werden konnte, 
wollte man noch genauer wissen, was die Mitbürger_innen 
beschäft igt und ob man auf dem richti gen Weg ist. So kam es zur 
Bürgerbefragung. Dadurch, dass die Stadt den Arbeitsgruppen für 
ihre ersten Sitzungen noch eine externe Moderati on fi nanzierte, 
konnte die AG »Miteinander« auf fachliche Beratung zurückgreifen. 

VORGEHENSWEISE
März 2013: Zukunft swerkstatt  »Laudenbach 2020«

Frühjahr bis Winter 2013: Erarbeitung der Fragebögen durch die AG 
»Miteinander«. Die Moderatorin gab Tipps für die Fragebogenge-
staltung, die AG-Mitglieder führten die Befragung eigenständig 
durch, viele Fragebögen wurden persönlich abgegeben und wieder 
eingesammelt . 
158 von knapp 600 ausgeteilten Fragebögen kamen zurück 
(Hinweis: eine Rücklaufquote von 20% sollte als Ziel gesetzt 
werden), zu gleichen Teilen von Frauen und Männern, der Schwer-
punkt lag bei der Altersgruppe 30 bis 70 Jahre. 

Januar 2014: Auswertung und Präsentati on der Ergebnisse durch 
die AG-Mitglieder in einer Bürgerversammlung.

Die Ergebnisse der Befragung bilden seither für den Ortschaft srat 
den Leitf aden fürs Handeln. Aus zwei Arbeitsgruppen bildete sich 
die Gruppe «Zukunft swerkstatt  2020«, die Maßnahmen in enger 
Absti mmung mit dem Ortschaft srat umsetzt. 

ERGEBNISSE UND REFLEXION
Zentrale Ergebnisse der Befragung waren die hohe Zufriedenheit 
mit dem Leben in Laudenbach und die Erkenntnis, dass die privaten 
Unterstützungsnetzwerke recht gut funkti onieren. Andererseits 
beschäft igten die Laudenbacher die vielen Leerstände und dass 
immer weniger junge Menschen in Laudenbach wohnen. Um 
Werbung für das Leben im Dorfk ern und für die Nutzung leerste-
hender Gebäude zu machen, veranstalteten die Bürger_innen im 
Juni 2014 einen Laudenbach-Erlebnistag, bei dem sich Laudenbach 
als lebendiger, att rakti ver Ort präsenti eren konnte. 

Im Rahmen der Befragung hat die Gruppe die meiste Arbeit selbst 
übernommen: Ein Mitglied der AG war versiert im Umgang mit 
Datenverarbeitungsprogrammen (MS Excel) und hat die Auswer-
tung übernommen. Eine junge Frau hat sich besonders um die 
Befragung der der 8 bis 17-jährigen gekümmert. Durch den großen 
persönlichen Einsatz konnten die AG-Mitglieder ihre Mitbürger_in-
nen von der Bedeutung der Befragung überzeugen. Die Gruppe 
»Zukunft swerkstatt  Laudenbach 2020« will als nächstes das alte 
Bahnhofsgebäude opti sch aufwerten. 

»Genau genommen haben wir festgestellt: im Ort kümmert man 
sich gut umeinander. Ein noch stärker geregeltes Netzwerk 
brauchen wir gar nicht. Trotzdem war die Befragung eine tolle 
Sache. Dem Ortschaft srat dienen die Ergebnisse als Leitf aden und 
die Gruppe »Zukunft swerkstatt « setzt Stück für Stück Projekte um.« 
(Marti n Rütt ler, Ortsvorsteher) 

BEFRAGUNG
Handlungsbedarf erkennen

Über eine Befragung können systema-ti sch und unter vielen Menschen Wissenslücken zu Meinungen, Präfe-renzen und zum Verhalten geschlossen werden. Eine Befragung erfolgt schrift -lich (Papier oder Internet) oder münd-lich (Interview). Die Form der Befra-gung und die Fragen selbst richten sich nach dem Thema, der Absicht, die mit der Befragung verbunden ist und der Zielgruppe. Der Zeitbedarf von der Planung bis zur Auswertung umfasst mindestens sechs Wochen .

KONTAKT
Marti n Rütt ler, Ortsvorsteher Laudenbach
Tel. 07934/8356
E-Mail: ov-laudenbach@gmx.de
www.weinort-laudenbach.de 
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PRAXISBEISPIEL

Ein Anliegen öff entlich auf die Agenda setzen – Befragung/Stärken–Schwächen–Sammlung

STÄRKENSCHWÄCHENSAMMLUNG
Klarheit über die Situati on schaff en

AUSGANGSLAGE UND ZIEL
Die Stadt Munderkingen (gut 5.000 Einwohner_innen) nahm von 
2011 bis 2012 am Projekt »Kleinstadtleben – (Wieder-)Belebung der 
Kleinstädte im ländlichen Raum«, einem Projekt der Nachhalti g-
keitsstrategie Baden-Württ emberg, teil. Ziel war es, gemeinsam mit 
Bürger_innen, Eigentümer_innen, Einzelhandel und Gastronomie 
eine Strategie und Maßnahmen zur Wiederbelebung der Munder-
kinger Altstadt zu erarbeiten . 

Mit Hilfe des Projektes sollte »ein Ruck durch die Bevölkerung 
gehen« und bereits existi erende sowie neue Einzelmaßnahmen zu 
einem zielgerichteten Handeln gebündelt werden. Zu Projektbeginn 
sollten möglichst viele an einer gemeinsamen Situati onsbeschrei-
bung mitwirken können und zur Beteiligung am Projekt eingeladen 
werden . 

Durch eine StärkenSchwächen Sammlung entsteht schnell eine Über-sicht zu einer besti mmten Fragestellung. Es werden positi ve und negati ve Merk-male eines Themas oder verschiedene Teilaspekte eines Themas zusammenge-tragen. Geschieht das mit Moderati ons-karten an Pinnwänden, dann können viele Menschen gleichzeiti g daran arbeiten. Alle noti eren einzeln ihre Sti chwörter auf Karten und hängen sie an vorbereitete Pinnwände.

BEFRAGUNG
VORTEILE  Eine Befragung liefert einen systemati schen Überblick über Größen und Anteile und ist damit eine gute Basis für sti chhalti ge Argumente. Sie bietet allen Befragten eine faire Chance, sich – in der Regel anonym – zu äußern. Auch jenen, die nicht an einer Veranstaltung teilnehmen können. Im Internet sind viele Beispiele zu fi nden. 
NACHTEILE  Da wegen des Datenschutzes Anonymität gewährleistet sein muss, ist keine direkte Kommunikati on und damit keine Rückfrage möglich. Kenntnisse zur Fragenformulierung und zur Auswertung sind wichti g. 
WISSENSWERTES Variati onen: Befragung als Dorfspaziergang oder als »Küchenti schgespräch«, Datenerhebung durch »Fotosafari« ergänzen, Umfrage als Punktabfrage in einer öff entlichen Veranstaltung, Präsentati on als Plakatausstellung an einem öff entlichen Ort. Durch Hochschulen und Büros. Je mehr Sie selbst übernehmen, desto günsti ger wird es. Wenn Sie eine Hochschule für ein Studien-projekt gewinnen können, dann ersetzen Sie das Honorar durch die Zeit, die Sie für eine gute Betreuung aufwenden müssen. 

So einfach und eindeuti g, wie möglich fragen! Je kürzer, desto besser. 
Testen Sie den Fragebogen vorab mit ein paar Personen. Dann können Sie unklare Fragen noch korrigieren. Es gibt brauchbare Werkzeuge für Online–Befragungen im Internet. Voraussetzung ist dann allerdings, dass alle Befragten gut mit dem Internet umgehen können. Wir fi nden den persönlichen Austausch wichti g und empfehlen, die Ergebnisse einer Internetumfrage in einer Dialogveranstaltung vorzustellen und zu diskuti eren. 

Eine Befragung kann auch am Ende eines Prozesses stehen  Siehe das Beispiel Gott madingen auf S. 32.


NACH-
LESEN

Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (Hg.): Selbstevaluierung in der Regionalentwicklung. Leitf aden und Metho-denbox. Bonn 2014. Enthält ein Kapitel zum Aufb au von Fragebögen. Die Broschüre kann kostenfrei bestellt oder heruntergeladen werden: www.netzwerk–laendlicher–raum.de/regionen/leader/selbstevaluierung Auf dieser Seite gibt es auch einen Überblick über Werkzeuge für Online–Befragungen .

S
T

E C K B R I E
F


TIPPS
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Ein Anliegen öff entlich auf die Agenda setzen – Stärken–Schwächen–Sammlung

VORGEHENSWEISE
November 2013: Auft aktveranstaltung mit Stärken-Schwächen-
Sammlung zu den Themen Wohnen/Wohnumfeld, Einzelhandel/
Gastronomie, Verkehr/Parken und Kultur/Tourismus. Rund 160 
Teilnehmende . 

Von Dezember 2011 bis Frühjahr 2012: Arbeit in vier Themengrup-
pen und gemeinsame Leitbildwerkstatt . Empfehlungen an den 
Gemeinderat, Klausur des Gemeinderates. 

Seit Sommer 2012: Umsetzung in Form von »Bürgerprojekten« 
(Entwicklung von Rundwegen und Stadtf ührungen, Planung eines 
Neubürgerempfangs) und »städti schen Projekten« (im Rahmen der 
Stadtsanierung). 

ERGEBNISSE UND REFLEXION
Die Stärken-Schwächen-Sammlung hat innerhalb kürzester Zeit (gut 
30 Minuten) ein umfassendes Bild und eine Fülle von Hinweisen zu 
den Problemen und Herausforderungen einer Wiederbelebung der 
Innenstadt erbracht. Es kamen eindeuti g kriti sche Hinweise, aber es 
wurde auch allen Teilnehmenden klar, dass es einen dringenden 
Handlungsbedarf gibt. Eine Auswertungsmethode am Ende der 
Veranstaltung ergab, dass es vielen sehr wichti g ist, die Belebung 
der Innenstadt anzupacken. Dementsprechend waren die Anmelde-
listen für die anschließenden Arbeitsgruppen gut gefüllt . 

»Wir wollten ja einen Gesamtkonsens. Die Innenstadt geht nicht 
nur »die Innenstädter« was an. Von daher war es richti g, dass sich 
wirklich viele äußern konnten.« (Dr. Michael Lohner, Bürgermeister)

»Der Einsti eg hat gepasst, weil wir anschließend den Prozess 
stringent durchgezogen haben. Die Messlatt e wurde hoch gesetzt 
und uns wurde klar, dass wir echte Aufgaben schultern müssen.« 
(Dr. Michael Lohner, Bürgermeister)

STÄRKEN-SCHWÄCHEN-SAMMLUNG

VORTEILE  Eine Stärken-Schwächen-Sammlung eignet sich, um eine Situati on umfassend kennen zu lernen. Sie benöti gt nicht viel 

Zeit, ist transparent und einfach umzusetzen . Sie regt zum Gespräch untereinander an, kann für viele Zwecke variiert und in viele 

Phasen eines Beteiligungsprozesses integriert werden.

NACHTEILE  Sie dient nicht der Problemlösung oder Projektentwicklung. Möglicherweise werden sensible Themen nicht öff entlich 

geäußert. Andererseits kann Kriti k anonym und deshalb unsachlich geäußert werden – das kann Konfl ikte verschärfen.

WISSENSWERTES Stärken-Schwächen-Sammlungen werden meist als ein methodischer Baustein in Veranstaltungen integriert. 

Werden die Stärken und Schwächen um die Aspekte »Chancen« und »Risiken« (die von außen einwirken) ergänzt, spricht man von 

einer SWOT-Analyse. 

VARIATIONEN  »Geordnet«: alle Teilnehmenden wechseln zu vorgegebenen Zeiten zur nächsten Pinnwand. »Flexibel«: die Teilneh-

menden sind frei, wann sie wie viele Pinnwände aufsuchen.

Mit dieser Methode können zu einem späteren Zeitpunkt im Prozess Vor- und Nachteile, z.B. von Planungsvarianten, erfragt werden. 

Steht mehr Zeit zur Verfügung, können die Teilnehmenden die einzelnen Nennungen selbst ordnen und mit Prioritäten versehen. 


TIPPS

Die Stärken und Schwächen können auch »dezentral« von unterschiedlichen Gruppen, Vereinen und Insti tuti onen 

erarbeitet und dann zentral ausgewertet werden. Den Pinnwänden könnten Betreuer_innen zugeordnet werden, 

die Fragen beantworten und die Teilnehmenden unterstützen, Karten zu beschrift en. 


NACH-
LESEN

Eine Stärken–Schwächen–Sammlung als Beteiligungsmethode entspricht einer sogenannten Kartenabfrage. 

Mehr dazu unter: www.methodenpool.uni–koeln.de  navigieren zu »konstrukti ver Methodenpool 

 Handlungsorienti erte Methoden / eher »große Methoden«  Moderati on  Darstellung  Abfragen . 

STÄRKEN-SCHWÄCHEN-SAMMLUNG

S
T

E C K B R I E
F

KONTAKT
Dr. Michael Lohner, Bürgermeister
Tel. 07393/598-101
E-Mail: rathaus@munderkingen.de
www.munderkingen-kleinstadtleben.de 
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Zum Mitmachen moti vieren und einbinden

Zum Mitmachen moti vieren 
und einbinden

Die gewählten politi schen Vertreter_innen, also 
Gemeinderäte, Stadträte und Ortschaft sräte, repräsen-
ti eren die Wählerschaft . Das ist ihr Auft rag. Wenn der 
Kreis der »Mitsprechenden« größer werden soll, ist es 
also eine wichti ge Frage, wie ein möglichst breiter 
Querschnitt  der Bevölkerung eine faire Chance erhält, 
sich einzubringen. Aus Erfahrung weiß man, dass die 
üblichen Veranstaltungsformate leider viele Menschen 
benachteiligen . Stellen Sie sich einen Gemeindesaal 
abends um 20 Uhr vor: Nach dem Vortrag der Verwal-
tung wird für die off ene Aussprache unter den 200 
Menschen ein Mikrofon durch den Saal gereicht. Sie 
könnten nun off en Ihre Meinung äußern. Was denken 
Sie, wer wird nicht das Wort ergreifen? Vermutlich die 
schüchternen Menschen oder Menschen, die nicht 
darin geübt sind, ihre Gedanken gut geordnet in der 
Öff entlichkeit zu äußern. Menschen, die wenig Deutsch 
können und solche, die um diese Zeit Kinder ins Bett  
bringen . 

In diesem Abschnitt  stellen wir drei Methoden vor, die 
sich eignen, um den Kreis der Beteiligten zu erweitern: 

Im World Café können viele Menschen in kleinen 
Gruppen und in lockerer Runde ein Thema untersu-
chen. Mit der Methode können Meinungen und 
Haltungen überprüft  und neue Handlungsansätze 
entwickelt werden. Ein World Café kann sehr gut in 
Veranstaltungen integriert werden. 

Der Bürger_innen-Rat ist ein gänzlich anderer Ansatz . 
Hier kommt es nicht auf die Menge der Beteiligten an, 
sondern auf die neue Form, auf Bürger_innen zuzuge-
hen: Aus einem repräsentati ven Querschnitt  der 
Bevölkerung werden 12 bis 15 Teilnehmende nach dem 
Zufallsprinzip ausgewählt. So werden Menschen zum 
Mitreden moti viert, die noch nicht in Gremien, Verei-
nen und Gruppen akti v sind. 

Und zu guter Letzt stellen wir ein weiteres Mal die 
Methode vor, die im Beispiel Hausen dazu diente, 
Bürger_innen breit zum Mitmachen zu moti vieren. 
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PRAXISBEISPIEL

Zum Mitmachen moti vieren und einbinden – World-Café

AUSGANGSLAGE UND ZIEL
Die Bürgersti ft ung Grafenau stellte sich die Frage, wie sich der 
demografi sche Wandel auf das Zusammenleben im Ort (6.550 
Einwohner_innen) auswirken wird. Es war klar, dass die Gemein-
deverwaltung diese Frage nicht alleine lösen kann . Also hat sich 
die Bürgersti ft ung aus ihrem Selbstverständnis heraus (»Von 
Bürgern, für Bürger, durch Bürger«) für zuständig erklärt und den 
Prozess »Grafenau 2025« angestoßen. Sie tat dies eigenständig, 
aber in enger Absti mmung und Kooperati on mit der Gemeinde 
und mit dem Seniorenzentrum. Die Fragestellung lautete: »Was 
können Bürgerinnen und Bürger tun, um Grafenau als att rakti -
ven Wohnort und Lebensraum für Jung und Alt zu erhalten?« 

VORGEHENSWEISE
Frühjahr 2013: World Café mit vier Tischen zu den Themen 
»Akti ves Grafenau«, »Gesundes Grafenau«, »Modernes 
Grafenau« und einem themenungebundenem Arbeitsti sch. 
Rund 50 Personen nahmen teil. 

Sommer 2013: 40 Teilnehmende bei einer Zukunft swerkstatt . 
Es wurden Themenschwerpunkte gebildet, Projekti deen 
entwickelt und Personen gefunden, die sich für Projekte 
zuständig erklärten . 

Oktober 2013: Vorstellung der Ergebnisse und Projekte.

Seither: Umsetzung von Projekten und drei öff entliche Bürgerforen. 

ERGEBNISSE UND REFLEXION
Um eine Orienti erung für die Entwicklung einzelner Projekte zu 
geben, wurden drei Handlungsfelder defi niert: es geht um bessere 
»soziale Teilhabe«, um Informati on und Unterstützung beim »Leben 
mit Demenz« sowie um »Gesundheit und Präventi on«. Das 
übergeordnete Ziel lautete, die Arbeit vieler Einzelpersonen und 
Gruppen durch gute Kommunikati on und Informati on zu befördern. 
Hierfür wurde eine Internetseite eingerichtet. Mindestens einmal 
im Jahr lädt die Bürgersti ft ung zu einem Bürgerforum ein, das dem 
Erfahrungsaustausch unter den Projekt-Zuständigen, der Entwick-
lung neuer Ideen und der Qualifi zierung der Beteiligten dient. Das 
akti vierende Format des World Cafés hat aus Mitdenkern Mitstrei-
ter werden lassen: Die Präventi on befördern viele Akteure zusam-
men über den Akti onstag »Grafenau bewegt sich«, im Aufgabenfeld 
»soziale Teilhabe« werden Mitf ahrgelegenheiten organisiert und 
zum Thema Demenz führt die Bürgersti ft ung zusammen mit der 
Sozialstati on und dem Pfl egeheim das Projekt »Lokale Allianz für 
Demenz« durch. 

»Der demografi sche Wandel fi ndet nicht irgendwo in der Ferne, 
sondern ganz konkret in Grafenau statt . Dafür wollten wir Bewusst-
sein wecken und Mitstreiter fi nden. Das geht nur, indem wir unsere 
Mitbürger_innen akti v einbeziehen und hören, was sie selbst 
beschäft igt, was sie können und was machbar ist. Deshalb war das 
World Café der passende Einsti eg«. 
(Dr. Almut Satrapa-Schill, Bürgersti ft ung Grafenau)

WORLDCAFÉ
Austausch über die Zukunft 

Die Methode World Café eignet sich für Fragen, die vielen wichti g erscheinen und die aus verschiede-nen Perspekti ven erörtert werden können. Mehrere Tische sind für vier bis acht Personen einladend gestaltet und mit Papier und Sti ft en zum Noti eren von Ideen und Kommentaren ausgestatt et. An den Tischen fi nden getrennte Diskussionsrunden zu unterschiedlichen oder gleichen Themen statt . Wichti ge Diskussionspunkte und Ergebnisse werden für alle sichtbar noti ert. Nach 20 bis 30 Minuten wechseln alle Teilnehmer_innen die Tische. Nur eine Person bleibt als »Tischgastgeber_in« zurück, begrüßt die neu Hinzukommenden und führt kurz in das bisherige Gespräch ein . Zum Schluss berichten die Tischgastgeber_innen allen von den Kerninhal-ten der Diskussion. Eine »World–Café–Eti quett e« mit Gesprächsregeln stärkt den Dialog und die Eigenverantwortung.

KONTAKT
Dr. Almut Satrapa-Schill, 
2. Vorsitzende der Bürgersti ft ung Grafenau
Tel. 07033/42525, 
E-Mail: buergersti ft ung-grafenau@gmx.de
www.grafenau2025.de
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Zum Mitmachen moti vieren und einbinden – World-Café – Bürger_innen-Rat

BÜRGERINNENRAT
Neue Gesprächspartner gewinnen

AUSGANGSLAGE UND ZIEL
Die Gemeinde Weissach im Tal hat langjährige, vielfälti ge und 
grundsätzlich gute Erfahrung mit Bürgerbeteiligung, unter anderem 
im Rahmen der Lokalen Agenda 21 gemacht. Dennoch musste man 
feststellen: Im Laufe der Jahre gab es immer die gleichen Akti ven 
und die Beteiligung ließ nach . Über die Frage, wie sich Beteiligung 
und Engagement beleben ließe, zerbrachen sich Gemeinderat und 
-verwaltung geraume Zeit den Kopf. Der Ansatz des Bürger_in-
nen-Rates, zufällig ausgewählte Bürger_innen – also gerade die 
bisher nicht Akti ven – um die Erarbeitung von Lösungsansätzen zu 
bitt en, schien also passend. Die Frage lautete: »Wie soll die 
Bürgerbeteiligung in der Gemeinde Weissach im Tal in Zukunft  
aussehen?«

VORGEHENSWEISE
Mai 2012: Beschluss des Gemeinderates, einen Bürger_innenrat 
durchzuführen, Anschreiben an 300 zufällig ausgewählte Bürger_in-
nen, aus 70 Zusagen wurden 18 ausgewählt. 

25. und 26. Oktober 2012: Bürger_innenrat mit 15 Teilnehmenden 
im Alter von 15 bis 71 Jahren. 

8. November 2012: Öff entliches Bürger_innen-Café mit Vorstellung 
und Diskussion der Ergebnisse.

28. November 2012: Sitzung der »Resonanzgruppe«, die sich aus 
Teilnehmenden des Bürger_innenrates, des Bürger_innen-Cafés 

Ein Bürger_innen-Rat ist ein zufällig ausgewähltes 

Gremium, das zeitlich befristet zusammenkommt und für 

eine Fragestellung, die z.B. der Gemeinde wichti g ist, ein 

gemeinsames Ergebnis erarbeitet. Dafür werden etwa 1,5 

Tage eingeplant und es kommt die Moderati onsmethode 

»Dynamic Facilitati on« zum Einsatz. Die Methode kommt 

dem oft  sprunghaft en, assoziati ven Denken der meisten 

Menschen entgegen und befähigt die Gruppe, eine 

gemeinsame Sicht auf das Problem zu entwickeln. Der 

Bürger_innen-Rat setzt sich aus 12 bis 15 per Zufallsaus-

wahl eingeladenen Personen zusammen und arbeitet 

nicht-öff entlich. Kurze Zeit später präsenti ert er seine 

Ergebnisse im Rahmen eines Bürger_innen-Cafés 

(Methode: World Café) der Öff entlichkeit. Dann können 

alle mitdiskuti eren. Das Ergebnis aus beiden Veranstal-

tungen stellt die Empfehlung für den Auft raggeber dar.

WORLD-CAFÉ
VORTEILE  Technisch einfach umzusetzen, eignet sich für große Gruppen (von 16 bis ~ 80), für viele Prozessphasen und für viele Themen. Gut mit einem Input kombinierbar. Immer wieder neue Gesprächskonstellati onen regen zum Austausch an, dialoghaft  und akti vierend. Fußt auf Selbstverantwortung und stärkt sie zugleich.
NACHTEILE  Wenige, aber: Nicht alle bekommen alles mit. Eine gute Zusammenfassung der Ergebnisse hängt stark von den Tischgastgeber_innen ab. Eignet sich nicht, um am Schluss eine Entscheidung zu treff en.
WISSENSWERTES Wichti g: Die Fragestellung muss off en sein und zum Nachdenken und Diskuti eren anregen. World Cafés werden meist als ein methodischer Baustein in Veranstaltungen integriert. 
VARIATIONEN  Wahlweise variieren die Fragen und Themen an den Tischen . Oder es geht an allen Tischen um dasselbe Thema, aber von Runde zu Runde ändert sich die Fragestellung. Die Teilnehmer_innen können von Runde zu Runde als Gruppe zusammen-bleiben oder individuell die Tische wechseln und sich so neu mischen . 


TIPPS

Der Raum sollte groß genug für alle sein. Mehrere Arbeitsgruppenräume eignen sich nicht, weil den Teilnehmenden dann der Überblick verloren geht .


NACH-
LESEN

Unter www .beteiligungskompass .org  bei »Methoden« in der alphabeti schen Liste suchen. Sowie unter www.parti zipati on.at  Methoden. Auch der Wikipedia–Arti kel »World Café« erklärt die Methode gut

S
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sowie weiteren interessierten Bürgerinnen und Bürgern zusammen-
setzte .
2014: Verabschiedung des »Weissacher Bürgerdialogs«. 

2014: 1. Bürger_innen-Stammti sch

2015: Bürger_innen-Stammti sch wegen der Bürgermeisterwahl 
ausgesetzt . 

Für 2016 erneut geplant .

ERGEBNISSE UND REFLEXION
Die Teilnehmer_innen hatt en einige Ideen entwickelt, wie die 
Kommunikati on zwischen den Bürger_innen und der Gemeinde 
alltagsnäher und einfacher werden könnte. Viele davon sind in das 
Weissacher Konzept für die Kommunikati on zwischen Bürger_in-
nen, Politi k und Verwaltung, den »Weissacher Bürgerdialog« 
eingefl ossen: Eine wichti ge Innovati on ist der Bürger_innen-Stamm-
ti sch, der mindestens einmal im Jahr stattf  indet. Er dient dazu, dass 
sich Bürger_innen, der Bürgermeister und möglichst je ein 
Gemeinderat von jeder Frakti on in zwangloser Atmosphäre 
begegnen können. Deshalb fi ndet der Stammti sch auf Bauernhöfen, 
in privaten Häusern und Gärten oder in Firmen bei einfacher 
»schwäbisch-rusti kaler« Bewirtung statt . Mit viel Zeit, aber ohne 
vorgegebene Tagesordnung kann man »über Gott  und die Welt 
reden« – Gemeinde und Bürger können sich näher kommen. Ein 
zweites Ergebnis des Bürger_innenrates war die Einrichtung eines 
»Bürgertreff punkts« im November 2013 als Anlaufstelle für 
Bürgerbeteiligung und bürgerschaft liches Engagement.

»Zwar konnten nicht alle Ideen realisiert werden oder fanden 
nicht die ungeteilte Zusti mmung des Gemeinderats, aber schlus-
sendlich haben wir viele Anregungen mitgenommen und umge-
setzt.« (Ian Schölzel, Bürgermeister)

BÜRGER_INNEN-RAT
VORTEILE  Die Zufallsauswahl führt Menschen zu Beteiligung, die sich zuvor nicht eingebracht hätt en. Neue Sichtweisen werden integriert. Die zeitliche Begrenzung passt zum gesellschaft lichen Trend befristeten Engagements. Die Moderati onsmethode setzt stark auf Zuhören, sie stärkt gegenseiti ges Verstehen und erleichtert den Konsens. Dadurch eignet sie sich besonders für konfl ikthaf-te Themen . 

NACHTEILE  Der Bürger_innen–Rat ist eine temporär eingerichtete Gruppe: dauerhaft es Engagement und Mitwirkung an der Umsetzung sind keine Bedingungen. Die Zufallsauswahl schließt diejenigen aus, die bisher schon akti v waren.
WISSENSWERTES Der Bürger_innenrat hat Ähnlichkeiten mit der Planungszelle/dem Bürgergutachten. 


TIPPS

Unabhängig vom Bürger_innen–Rat eignet sich die Moderati onsmethode Dynamic Facilitati on auch für andere Gruppen in der Größe 12 bis 15 Teilnehmende (Gemeinderäte, Teams u. ä.).


NACH-
LESEN

www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de  Suchbegriff  »Bürgerinnenrat«. Unter www.parti zipati on.at  Methoden  und »Alle Methoden (alphabeti sch)« die Begriff e »Bürgerinnenrat« und »Dynamic Facilitati on«. Mit vielen weiterführenden Hinweisen.

S
T
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KONTAKT
Ian Schölzel, Bürgermeister
Tel. 07191/3531-10
E-Mail: BM@weissach-im-tal.de
Rudolf Scharer, Ordnungsamt
Tel. 07191/3531-32
E-Mail: rudolf.scharer@weissach-im-tal.de
www.weissach-im-tal.de  Suchbegriff  »Weissacher 
Bürgerdialog«
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Zum Mitmachen moti vieren und einbinden – Befragung

AUSGANGSLAGE UND ZIEL
Anfang 2013 fragte sich der Ortschaft srat im Rott weiler Ortsteil 
Hausen (ca. 1000 Einwohner_innen), wie man von einer überwie-
gend reagierenden Arbeitsweise ins eigenständige Handeln 
kommen könnte. Deshalb wollte der Ortschaft srat zunächst genauer 
wissen, was die Menschen im Ort bewegt und mit jenen in Kontakt 
kommen, die Interesse an einer akti ven Mitwirkung hatt en. 
Glückliche Umstände führten zur Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Luft - und Raumfahrzentrum (DLR) und zur Idee einer 
Bürgerbefragung. Das DLR konnte die Befragung durch Kombinati on 
mit eigenen Forschungsfragen zum Thema Energie unentgeltlich 
durchführen .

VORGEHENSWEISE
Herbst 2013: Klausur des Ortschaft srates, um das Ziel der Befragung 
festzulegen . 

Anschließend: Entwurf der Fragebögen mit Unterstützung 
durch das DLR im Rahmen eines Studienprojektes, Besprechen und 
Anpassen der Fragebögen mit dem Ortschaft srat.
Verteilung der Fragebögen durch den Ortschaft srat, Abgabe im 
Rathaus. Auswertung und Auswertungsbericht durch das DLR.

März 2014: Präsentati on der Ergebnisse und Bildung
von Workshops in einer Bürgerversammlung mit rund 
100 Bürger_innen. 

Anschließend: Bildung von sechs Arbeitsgruppen, die von den 
Ortschaft sräten moderiert wurden. 

ERGEBNISSE UND REFLEXION
Erfreulich war der hohe Rücklauf von 42% ausgefüllten Fragebögen 
und das große Interesse an der Weiterarbeit. Sechs Themengrup-
pen starteten: Wohnen und Bauen für Alt und Jung, Breitbandver-
sorgung/Internet, Versorgung (Gastronomie, Laden, Backen), 
Gesellschaft  und Leben in Hausen, Jugend, Energie. Fünf der sechs 
Arbeitsgruppen waren im Winter 2015 noch akti v und erste 
Maßnahmen wurden bereits umgesetzt: ein Bürgercafé arbeitet 
seither komplett  eigenständig, für Ältere wurden mehr Bänke 
aufgestellt und für barrierefreies Wohnen wurde ein Investor 
gefunden. Beim Wunsch der Jugend nach Einrichtung eines 
Grillplatzes wird noch um einen guten Austausch und um die Frage 
der Verantwortlichkeit gerungen. Die Gruppe Breitbandversorgung 
konnte ihre Arbeit erfolgreich beenden: Spätestens Mitt e 2016 ist 
Hausen an das Breitbandnetz angeschlossen. Die Kontakte zwischen 
Bürger_innen und Ortschaft srat sind heute dichter geknüpft  und 
der Austausch lebendig und kooperati v. Aktuell geht es darum, wie 
die neue Zusammenarbeit am Leben erhalten werden kann.

»Die Sache hat sich für uns renti ert. Der Ortschaft srat ist heute 
in der Bürgerschaft  anders akzepti ert als vorher. Dadurch, dass 
Bürger auch ohne Sitzungsmandat mitreden können, gibt es mehr 
Transparenz. Das wirkt.« (Herbert Sauter, Ortsvorsteher)

BEFRAGUNG
Interesse wecken und zur Mitwirkung einladen

Über eine Befragung können systema-
ti sch und unter vielen Menschen 
Wissenslücken zu Meinungen, Präfe-
renzen und zum Verhalten geschlossen 
werden. Eine Befragung erfolgt schrift -
lich (Papier oder Internet) oder münd-
lich (Interview). Die Form der Befra-
gung und die Fragen selbst richten sich 
nach dem Thema, der Absicht, die mit 
der Befragung verbunden ist und der 
Zielgruppe. Der Zeitbedarf von der 
Planung bis zur Auswertung umfasst 
mindestens sechs Wochen .

KONTAKT
Herbert Sauter, Ortsvorsteher
Tel. 0741/31615
E-Mail: ov-hausen@t-online.de, 
www.rott weil.de  Unsere Stadt  Unsere 
Ortschaft en  Hausen
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BEFRAGUNG
VORTEILE  Eine Befragung liefert einen systemati schen Überblick über Größen und Anteile und ist damit eine gute Basis für sti chhalti -ge Argumente. Sie bietet allen Befragten eine faire Chance, sich – in der Regel anonym – zu äußern. Auch jenen, die nicht an einer Veranstaltung teilnehmen können. Im Internet sind viele Beispiele zu fi nden. 
NACHTEILE  Da wegen des Datenschutzes Anonymität gewährleistet sein muss, ist keine Rückfrage möglich. Kenntnisse zur Fragenformulierung und zur Auswertung sind wichti g.

WISSENSWERTES Variati onen: Befragung als Dorfspaziergang oder als «Küchenti schgespräch«, Datenerhebung durch »Fotosafari« ergänzen, Umfrage als Punktabfrage in einer öff entlichen Veranstaltung, Präsentati on als Plakatausstellung an einem öff entlichen Ort. HILFESTELLUNG Durch Hochschulen und Büros. Je mehr Sie selbst übernehmen, desto günsti ger wird es. Wenn Sie eine Hochschule für ein Studienprojekt gewinnen können, dann ersetzen Sie das Honorar durch die Zeit, die Sie für eine gute Betreuung aufwenden müssen . 


TIPPS

So einfach und eindeuti g, wie möglich fragen! Je kürzer, desto besser. 
Testen Sie den Fragebogen vorab mit ein paar Personen. Dann können Sie unklare Fragen noch korrigieren. Es gibt brauchbare Werkzeuge für Online–Befragungen im Internet. Voraussetzung ist dann allerdings, dass alle Befragten gut mit dem Internet umgehen können. Wir fi nden den persönlichen Austausch wichti g und empfehlen, die Ergebnisse einer Internetumfrage in einer Dialogveranstaltung vorzustellen und zu diskuti eren. 

Eine Befragung kann auch am Ende eines Prozesses stehen  Siehe das Beispiel Gott madingen auf S. 32. 


NACH-
LESEN

Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (Hg.): Selbstevaluierung in der Regionalentwicklung. Leitf aden und Methodenbox. Bonn 2014. Enthält ein Kapitel zum Aufb au von Fragebögen. Die Broschüre kann kostenfrei bestellt oder heruntergeladen werden: www.netzwerk–laendlicher–raum.de/regionen/leader/selbstevaluierung Auf dieser Seite gibt es auch einen Überblick über Werkzeuge für Online–Befragungen .
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Gemeinsam tragfähige Visionen und Ziele vereinbaren

Gemeinsam tragfähige Visionen 
und Ziele vereinbaren

Oft  ist es so: Zu einem frühen Zeitpunkt einer Aufga-
benstellung ist es noch ganz off en, wie ein Problem 
gelöst wird. Es geht eher darum, das Problem zu 
beschreiben und sich auf ein gemeinsames Ziel zu 
verständigen. Die grundsätzliche Richtung kann zu 
diesem Zeitpunkt noch vergleichsweise leicht beein-
fl usst werden. Andererseits ist vieles noch vage und ein 
realisierbares Projekt nicht erkennbar. Vielen Men-
schen ist das zu abstrakt, als dass sie sich beteiligen 
möchten . 

Rückt eine Realisierung näher – zum Beispiel, wenn ein 
Projektvorschlag für einen konkreten Ort genannt wird 
– wird der Anlass einer Beteiligung konkret und vor-
stellbar. Dann sind allerdings die grundlegenden 
Weichen schon gestellt und oft  ist die Einfl ussnahme 
nur noch bei Details möglich. Das führt häufi g zu Frust. 

Es ist daher wichti g, sich frühzeiti g einzubringen und 
die gemeinsame Richtung in Visionen, Zielen oder 
Leitbildern zu beschreiben. Auch über Leitbilder lohnt 
es sich zu diskuti eren. Das ist besonders dann wichti g, 
wenn viele kooperati v an einem Strang ziehen wollen. 
Für alle zusammen sind dann die gemeinsamen Ziele 
die »Leitplanken« des Handelns. 

Eine Zukunft swerkstatt  schlägt den Bogen von der 
Situati onsanalyse über Visionen bis hin zu konkreten 
Projekti deen. Damit sich die Ziele wirklich an der 
Utopie einer besseren Zukunft  orienti eren und damit 
man sich nicht gleich von den Realitäten des Alltags 
bremsen lässt, kommen Kreati vitätsmethoden zum 
Einsatz. 

Auch die Zukunft skonferenz dient der Erarbeitung 
gemeinsamer Zukunft svisionen. Sie eignet sich für eine 
größere Teilnehmerzahl und es macht Sinn, mehr 
Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass alle relevanten 
Interessensvertreter daran teilnehmen .
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Gemeinsam tragfähige Visionen und Ziele vereinbaren – Zukunft swerkstatt 

ZUKUNFTSWERKSTATT
Die Zukunft sidee verankern

AUSGANGSLAGE UND ZIEL
Dem Gemeinderat der Gemeinde Mauer (3.900 Einwohner_innen) 
war Familienfreundlichkeit bereits 2007 ein wichti ges Anliegen. 
Damals sollten zu der Frage, was Familienfreundlichkeit ausmacht, 
mehr Menschen einbezogen werden. Dafür bot die Zukunft swerk-
statt  »Familienfreundliche Kommune« der »Familienforschung 
Baden-Württ emberg«, einem Referat des Stati sti schen Landesam-
tes, den passenden Rahmen. Eine Stärken-Schwächen-Analyse war 
das Instrument, um sich Klarheit darüber zu verschaff en, wie 
familienfreundlich Mauer ist. Daran schloss die Frage an, was bis 
2020 erreicht werden sollte. Den Schluss bildete ein Fahrplan aus 
priorisierten Projekti deen. Der Arbeitskreis »Familienfreundliches 
Mauer«, in dem Bürger_innen, Gemeinderäte, soziale und Bildungs-
insti tuti onen vertreten sind, begleitete seither den Prozess. 2015 
waren viele der Projekti deen bereits umgesetzt und der AK brachte 
die Idee auf, die Methode Zukunft swerkstatt  erneut zu nutzen um 
Bilanz zu ziehen, sich neu aufgekommenen Zukunft sfragen zu 
widmen und den Kreis der Akti ven zu vergrößern. 

VORGEHENSWEISE
2007: Erste Zukunft swerkstatt  zur Gestaltung einer familienfreundli-
chen Kommune.
Umsetzung von 20 Projekten, wie z.B. eine Kleinkindbetreuung, 
eine Fahrkarten-Automatenschulung für Ältere oder eine Kindergar-
tenganztagesgruppe .
Umsetzung in vier Arbeitsgruppen und strategische Begleitung 
durch den Arbeitskreis »Familienfreundliches Mauer«.

Oktober 2015: Zweite Zukunft swerkstatt  »Mauer bewegt sich 
weiter – gemeinsam Zukunft  gestalten«.

Anfang Dezember 2015: Erste Arbeitsgruppensitzung zur Umset-
zung des Projektes »Bürgerbus«.

ERGEBNISSE UND REFLEXION
Das parti zipati ve Vorgehen im Jahr 2007 legte den Grundstein für 
die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit des AK «Familienfreundli-
ches Mauer« und der Arbeitsgruppen. Durch die Zukunft swerkstatt  
wurde allen klar, was es bedeutet, sich im Wett bewerb mit anderen 
Gemeinden als familienfreundliche Kommune abzuheben. Natürlich 
musste der Gemeinderat immer wieder Entscheidungen treff en, die 
Geld kosten. Dafür war es von Vorteil, dass es einen breit in der 
Bürgerschaft  verankerten Grundkonsens über die Idee der Familien-
freundlichkeit gibt. Die Werkstatt  von 2007 bildete für die 2. 
Zukunft swerkstatt  im Oktober 2015 die »Messlatt e«. Es ging ums 
Bilanz ziehen: Konnten die 2007 gesteckten Ziele erreicht werden? 
Was hat sich bewährt? Wo müsste man besser werden? Rund 45 
Personen entwickelten in den vier Arbeitsgruppen »Alltag in 
Mauer«, »Freizeit in Mauer«, «Youth@Mauer« und »Mobil in 
Mauer« neue Visionen und Ideen. Zum Abschluss konnten die 
Teilnehmenden ein erstes Meinungsbild abgeben, wo sie ihre 

Prioritäten sehen. Der AK prüft  nun die Ideen auf ihre Machbarkeit 
und leitet ein Handlungskonzept ab, das dem Gemeinderat und der 
Öff entlichkeit Anfang 2016 vorgestellt wird. Ein Projektvorschlag 
erschien allen sofort sinnvoll und machbar, so dass die Umsetzung 
direkt angegangen wurde: Die Schaff ung eines Bürgerbusses in 
Mauer. 

»Mir war wichti g, dass es nicht nur um Dinge geht, die wir als 
Gemeinde sofort umsetzen können. Sondern, dass wir ein paar 
Jahre in die Zukunft  gucken und uns jetzt überlegen, was wir uns für 
morgen vornehmen müssen.« (John Ehret, Bürgermeister)

»Ich fi nde den ehrenamtlichen Arbeitskreis eine sehr kostbare 
Runde. Mit ihm zusammen können wir das Thema Familienfreund-
lichkeit mit all den vielfälti gen Facett en auf eine Weise angehen, 
wie das unsere kleine Gemeinde sonst nicht tun könnte.« (John Ehret, 

Bürgermeister)

»Ich bin glücklich, dass wir die Zukunft swerkstätt en realisieren 
konnten. Dadurch kamen viele an einem Tisch zusammen. Alle 
interessierten Gemeindemitglieder konnten sich einbringen und 
fühlten sich so wertgeschätzt. Unsere Gemeinde lebt von den Ideen 
und dem Engagement der Bürger und es erinnert uns daran nie 
stehen zu bleiben.« (Heike Kramer, Stellvertretende Bürgermeisterin) 

»Rückblickend stellten wir fest, dass wir mit unserer Kinderbe-
treuung den Nerv der Zeit getroff en haben und in der näheren 
Umgebung Vorreiter waren. Dadurch können wir heute att rakti ve 
Neubaugebiete mit zahlreichen jungen Familien vorweisen.« (Heike 

Kramer, Stellvertretende Bürgermeisterin) 

Prioritäten sehen. Der AK prüft  nun die Ideen auf ihre Machbarkeit Prioritäten sehen. Der AK prüft  nun die Ideen auf ihre Machbarkeit 

Das Kennzeichen von Zukunft swerkstätt en ist die Unterscheidung der drei Phasen Kriti k-, Utopie- und Realisierungsphase. Man beschäft igt sich wenig mit der Vergangenheit und sehr viel mehr mit der Frage, wie eine gute Zukunft  gestaltet werden kann. Der dreistufi ge Ablauf hilft , das gemeinsame Problem zu verstehen, sich kreati v auf Leitbilder zu verständigen und für diese geeignete und realisti sche Maßnahmen zu entwickeln. Eine Zukunft swerkstatt  dauert mindestens einen Tag, manchmal auch bis zu drei Tage und eignet sich für 15 bis 50 Teilneh-mende .

KONTAKT
John Ehret, Bürgermeister 
Tel. 06226/9220-10, 
E-Mail: john.ehret@gemeinde-mauer.de 
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PRAXISBEISPIEL

Gemeinsam tragfähige Visionen und Ziele vereinbaren – Zukunft swerkstatt  – Zukunft skonferenz

AUSGANGSLAGE UND ZIEL
Die Stadt Ellwangen (23.600 Einwohner_innen) will ihre Schulland-
schaft  bis 2022 strategisch neu aufstellen und profi lieren. Dazu zählt 
auch, Grundlagen für Standort- und Investi ti onsentscheidungen zu 
erarbeiten. Im Unterschied zu früheren Zeiten steht heute Transpa-
renz und ein off ener Dialog mit allen relevanten Akteuren im 
Vordergrund des angestoßenen Prozesses. Deshalb wurde im April 
2015 eine Steuerungsgruppe aus Vertretern der Gemeinderatsfrak-
ti onen, des Gesamtelternbeirats, des staatlichen Schulamts, der 
Verwaltung und den geschäft sführenden Schulleitern installiert, die 
die Prozessplanung und -steuerung übernehmen sollten. Innerhalb 
des 18-monati gen Gesamtprozesses war die Zukunft skonferenz ein 
zentraler Baustein. In ihr ging es darum, kommende Herausforde-
rungen gemeinsam zu benennen und ein gemeinsames Bild über 
die wichti gsten Handlungsfelder der Zukunft  zu erarbeiten.

VORGEHENSWEISE
April 2015: Bildung einer Steuerungsgruppe, die den Prozess plant 
und Ergebnisse zusammenführt.

ZUKUNFTSKONFERENZ
Strategische Handlungsfelder festlegen
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schaft  bis 2022 strategisch neu aufstellen und profi lieren. Dazu zählt 

ZUKUNFTSKONFERENZ Eine Zukunft skonferenz hat das Ziel, auf der Basis von Geschichten und Werten eine gemeinsame Vision für die Zukunft  zu erarbeiten. Deswegen ist es wichti g, dass Vertreter_innen aller Gruppierun-gen, die von dem Thema betroff en sind, an der Zukunft skonferenz teilnehmen. Die Moderati on leitet durch die Phasen: Rückblick in die Vergan-genheit, Herausforderungen der Zukunft , heuti ge Antworten auf die Entwicklungen von morgen, Stolz und Bedauern, konsensfähige Visionen sowie Ideen für Maßnahmen.
Die »klassische Form« ist angelegt auf drei Tage (häufi ger sind es 1 bis 1,5 Tage) und zwischen 50 und 80 Personen. Ein zentrales Merkmal der Zukunft skonferenz ist ein Wechsel zwischen Kleingruppenarbeit und Berichten im Plenum sowie immer wieder wechselnde Zusammenset-zungen der Kleingruppen. Genau hierfür ist das gut ausgewogene Spektrum der Teilnehmerschaft  so wichti g: mal arbeiten homogene Gruppen, z.B. Einzelhändler_innen oder Schüler_innen an einer Aufgabenstellung und dann wechseln alle durch und arbeiten in gemischten Gruppen weiter . 

ZUKUNFTSWERKSTATT

VORTEILE  Die Methode wird oft  in Kommunen und Organisati onen angewendet. Sie verbindet Zukunft sorienti erung mit Pragmati s-

mus und ihr Ablauf wird in der Regel als produkti v empfunden. Professionelle Moderati on ist hilfreich.

NACHTEILE  Die Methode der Zukunft swerkstatt  setzt darauf, dass die Teilnehmenden eigenständig arbeiten und sich auf diese Weise 

selbst Kompetenz aneignen. Sollte es notwendig sein, Vorträge von Fachleuten in den Ablauf zu integrieren, kann das bei der Methode 

ein Nachteil sein. Vorträge unterbrechen den Arbeitsfl uss und schmälern die Chance, dass die Teilnehmenden durch die eigenständige 

Erarbeitung von Inhalten beginnen, Verantwortung zu übernehmen. Da die Methode der Erarbeitung konkreter Lösungsideen dient, 

muss es eine grundsätzliche Möglichkeit/Bereitschaft  zur Umsetzung geben.

WISSENSWERTES Vielfälti g: Eine Zukunft swerkstatt  kann zu vielen Themen (z.B. Schulentwicklung, Zukunft  des ÖPNV am Ort) oder 

zu Räumen (Stadtt eil, Gemeinde, Region) durchgeführt werden.


TIPPS

Das Entwickeln von neuen visionären Vorstellungen gelingt besser, wenn zu Beginn dieser Phase spielerische Methoden 

oder Kreati vitätsmethoden angewandt werden. 


NACH-
LESEN

Kuhnt, Beate; Müllert, Norbert R.: »Zukunft swerkstätt en verstehen, anleiten, einsetzen. Das Praxisbuch zur sozialen 

Problemlösungsmethode Zukunft swerkstatt . (2006). Im Internet kurz und übersichtlich: www.partizipation.at; 

www.jungk–bibliothek.at; www.buergergesellschaft.de  Mitentscheiden  Methoden & Verfahren 

 Methoden & Verfahren von A bis Z. Die Seite www.zwnetz.de ist eine privat betriebene, nicht-kommerzielle Plattf  orm 

zum Erfahrungsaustausch über Zukunft swerkstätt en.
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Gemeinsam tragfähige Visionen und Ziele vereinbaren – Zukunft skonferenz

Oktober 2015: Auf der Basis von Vorträgen des Schulamtes und des 
Regierungspräsidiums sowie stati sti schen Zahlenmaterials erarbei-
teten die Teilnehmenden in der eintägigen Zukunft skonferenz 
zentrale Herausforderungen für die Zukunft  sowie die Stärken und 
Schwächen der aktuellen Situati on. In homogenen und in gemisch-
ten Gruppen wurden daraus positi ve Zukunft sbilder und acht strate-
gische Handlungsfelder abgeleitet. 
Aus dem Kreis der Teilnehmenden bildeten sich im Anschluss vier 
Konzeptgruppen, die die Themen Schulprofi le, Integrati on, fl exible 
Betreuungsangebote und Schulmarketi ng weiter bearbeiten. Ihre 
Aufgabe ist es, in enger Absti mmung mit der Steuerungsgruppe 
einen Maßnahmenkatalog zu erarbeiten. 

ERGEBNISSE UND REFLEXION
An der Zukunft skonferenz nahmen rund 60 Personen aus dem 
gesamten Spektrum des Ellwanger Bildungswesens teil: Eltern- und 
Schülerverteter_innen, Schulleitungen der verschiedenen Schular-
ten, Vertreter_innen der Ortsteile, Frakti onsvertreter_innen sowie 
Verwaltungsmitarbeiter_innen aus der Stadt, dem staatlichen 
Schulamt sowie dem Regierungspräsidium. Die Konferenz spielte 
eine Schlüsselrolle, weil sich die Beteiligten und Betroff enen 
kennenlernen konnten und es gelang, Transparenz herzustellen und 
Vertrauen aufzubauen. Noch sind die Leitsätze relati v allgemein 
gehalten, aber sie bilden für die Arbeit der Konzeptgruppen einen 
prakti kablen Rahmen, um die Ziele für ihre jeweiligen Themen zu 
konkreti sieren und bis Frühjahr 2016 passende Maßnahmen 
vorzuschlagen. Durch die Zukunft skonferenz wurde die Steuerungs-

gruppe in ihrem Mandat gestärkt, den Prozess fortzuführen und die 
Ergebnisse aus den Konzeptgruppen zu bündeln. 

»Ich fand es gut, dass an dem Tag informell Kontakte geknüpft  
worden sind. Man kennt sich jetzt besser, das Vertrauen ist gestärkt 
und man kann leichter mal anrufen, wenn es eine Frage gibt.« (Bernd 

Beckler, Stadt Ellwangen)

ZUKUNFTSKONFERENZ
VORTEILE  Die Methode eignet sich, um ein gemeinsames Zukunft sbild zu entwerfen und viele unterschiedliche Interessen und Sichtweisen einzubeziehen. Wichti g: In den ersten Phasen wird viel Zeit dafür verwendet, Informati onen zusammenzutragen, Erfahrungen auszutauschen und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit herzustellen. Das reduziert Widerstand und schafft   Aufb ruchsti mmung. Der Ablauf ist erprobt und endet mit greifb aren Ergebnissen. Professionelle Moderati on ist hilfreich. Gerade wenn der Wunsch besteht, dass sich sehr viele Menschen auf strukturierte Art und Weise einbringen, stellt die Zukunft skonferenz einen guten Mitt elweg zwischen Zukunft swerkstatt  und Open Space dar.

NACHTEILE  Der Zeitaufwand ist hoch. Um alle Phasen zu durchlaufen, sollten mindestens zwei Tage angesetzt werden. Der Material-aufwand ist hoch: es werden ein großer Raum für alle mit ausreichend Bestuhlung und Arbeitsti schen für große Gruppen sowie viele Pinnwände benöti gt. Die Zukunft skonferenz eignet sich nicht, wenn für die Bearbeitung der Aufgabenstellung komplexe Rahmenbedin-gungen (Recht, Normen, Finanzen u.ä.) beachtet werden müssen. 
WISSENSWERTES Vielfälti g: Ähnlich wie eine Zukunft swerkstatt  kann eine Zukunft skonferenz zu vielen Themen (z.B. Schulentwick-lung, Zukunft  des ÖPNV am Ort) oder zu Räumen (Stadtt eil, Gemeinde, Region) durchgeführt werden. 


TIPPS

Überlegen Sie gut, wer alles teilnehmen und eingeladen werden soll. Durchaus auch mal querdenken und Personen dazu nehmen, an die man nicht als Erstes denkt. 


NACH-
LESEN

Unter www.buergergesellschaft .de  Mitentscheiden  Methoden & Verfahren  Methoden & Verfahren von A bis Z, unter www.beteiligungskompass.org sowie unter www.bblog.org  Methodendatenbank wird die Methode gut erklärt.

S
T

E C K B R I E
F

KONTAKT
Bernd Beckler, Amt für Bildung und Soziales
Tel. 07961/84-390
E-Mail: bernd.beckler@ellwangen.de 
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Projekte im Dialog planen

Das Ergebnis eines Beteiligungsprozesses ist meist ein 
besti mmtes Projekt. Deshalb wird das Sinnsti ft ende von 
Beteiligung in dieser Phase oft  am deutlichsten. Gerade 
bei der Projekt- oder Maßnahmenplanung ist die 
Beteiligung von Bürger_innen wichti g. Denn sie sind es, 
die genaue Kenntnisse über die Verhältnisse vor Ort 
haben . Sie kennen den Bedarf am genauesten und haben 
oft  gute Ideen, wie sie sich mit eigenen Ressourcen in 
die Umsetzung einbringen können. Ein sehr häufi g 
gewählter Ansatz besteht darin, die Arbeit von Fachleu-
ten um eine beratende Arbeitsgruppe aus interessierten 
Bürger_innen zu ergänzen: Die Fachleute berichten in 
mehreren Zusammenkünft en über den Planungsstand 
und die Bürger_innen beraten, kriti sieren und ergänzen 
aus ihrer Perspekti ve. Alternati v dazu wollen wir die 
folgenden Methoden vorstellen: 

Die Entwicklung von zukunft sfähigen Projekti deen 
spielt in der Zukunft swerkstatt  eine wichti ge Rolle. Die 
Methode haben wir schon im vorhergehenden Kapitel 
beschrieben .

Der Runde Tisch ist methodisch ein gänzlich anderer 
Ansatz, aber auch er bietet einen Rahmen, innerhalb 
dessen ein breit aufgestellter Akteurskreis konkrete 
Lösungen entwickelt und Projekte plant. 

Projekte im Dialog planen

Unter dem Gesichtspunkt, dass die Bürger_innen den 
Auft rag erhalten, einen sorgfälti g abgewogenen 
Lösungsvorschlag für eine Fragestellung zu erarbeiten, 
beschreiben wir ein weiteres Mal einen Bürger_innen-
Rat . 
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PRAXISBEISPIEL

Projekte im Dialog planen – Runder Tisch

AUSGANGSLAGE UND ZIEL
Der Anlass für den Runden Tisch »JUST – Jugend – Sozial – Talen-
ti ert« boten wiederkehrende Berichte über Streiti gkeiten und 
Mobbing unter den Schüler_innen der verschiedenen Schularten in 
Oberndorf (13.700 Einwohner_innen). Einige Bürger_innen wollten 
Unterstützung anbieten, mit der Bürgersti ft ung Oberndorf fanden sie 
einen geeigneten Partner. Um passende Lösungen zu erarbeiten, 
regte die Bürgersti ft ung Stutt gart die Durchführung eines »Runden 
Tisches« an. Ziel war es, Ideen und Projekte zu entwickeln, wie 
unter Oberndorfer Jugendlichen Interesse, Fähigkeiten und Talente 
geweckt und gefördert werden können . 

VORGEHENSWEISE
2009 und 2010: Vorbereitungsphase und Qualifi zierung zur 
Methode »Runder Tisch« in Oberndorf. 

Sommer bis Ende 2010: Kontaktaufnahme zu den relevanten Akteu-
ren der vier Schulen (Karl-Wider-Schule, Realschule, Gymnasium am 
Rosenberg und Ivo-Frueth-Schule), der Stadtjugendpfl ege und des 
Amtes für Kultur, Bildung, Jugend und Sport.

November 2010 bis Mai 2011: Fünf Treff en des Runden Tisches, in 
deren Verlauf die Projekti deen entwickelt wurden.

Mai 2011: Planungstreff en und Festlegen der späteren Projektt räger.

Juni 2011: Letzte Sitzung des Runden Tisches zur Prozess-
auswertung .

Schuljahr 2011/2012: Umsetzung von zwei Projekten. 

ERGEBNISSE UND REFLEXION
Am Runden Tisch wurden zwei Projekti deen als schulartenübergrei-
fende Angebote für Jugendliche ausgearbeitet: ein Akrobati k- und 
ein Graffi  ti workshop. Für die Umsetzung war hilfreich, dass im 
Vorfeld gut überlegt wurde, wer am Runden Tisch teilnehmen 
sollte: das waren auf der Ebene der Schulen sowohl die Schulleiter_ 

innen und Lehrer_innen als auch SMV-Schüler_innen, außerdem 
die Stadtjugendpfl ege und das Amt für Kultur, Bildung, Jugend und 
Sport. Für die spätere Genehmigung einer Graffi  ti -Wand war es 
hilfreich, dass die Bitt e »von außerhalb«, also von der Bürgersti f-
tung an die Stadt herangetragen wurde. Dadurch, dass die Projekte 
von Vertreter_innen aller Schularten entwickelt wurden, wurden 
die Angebote auch von den Schüler_innen aller vier Schulen 
genutzt. An einem zweiten Runden Tisch wurden für das Schuljahr 
2014/2015 erneut drei Projekte entwickelt. Nun sind alle Beteiligten 
erfahrener und es ist angedacht, dass die Jugendlichen direkt und 
eigenständig Mitt el für ihre Projekti deen bei einem Jugendfonds 
der Bürgersti ft ung Oberndorf beantragen. 

»Stellen Sie sich vor: da musste ich im Gemeinderat für eine 
Graffi  ti wand werben! Aber es hat geklappt und heute würde ich fast 
jede Wand in Oberndorf für die Jugendlichen bekommen.« 
(Sieglinde Schatz, Vorsitzende der Bürgersti ft ung Oberndorf)

innen und Lehrer_innen als auch SMV-Schüler_innen, außerdem 

 
Ziel eines Runden Tisches ist es, zwischen allen 
Teilnehmenden einen Konsens über eine präzise 
formulierte Fragestellung zu erarbeiten . Alle 
Teilnehmenden sind dabei gleichberechti gt und 
werden gezielt ausgewählt. Besonders bei konfl ik-
thaft en Themen ist es wichti g, alle Interessenver-
treter_innen einzubeziehen. Die Aufgabe muss 
von allen Teilnehmer_innen als grundsätzlich 
bearbeitbar und lösbar betrachtet werden . Bis 
max. 20 Personen ist die Methode sinnvoll, eine 
professionelle Moderati on ist dabei notwendig. 
Die Ergebnisse jeder Sitzung werden protokolliert 
und allen Teilnehmer_innen zur Verfügung gestellt. 

RUNDER TISCH
Die richti gen Leute denken mit

KONTAKT
Corinna Walz, Bürgersti ft ung Stutt gart, 
Tel. 0711/72235125 
E-Mail: corinna.walz@buergersti ft ung-stutt gart.de
E-Mail-Kontakt Bürgersti ft ung Oberndorf: 
info@buergersti ft ung-oberndorf.de 

RUNDER TISCH
VORTEILE  Die Methode eignet sich für präzise beschreibbare Aufgaben, wenn es z. B. darum geht, Projekte zu entwickeln oder Konfl ikte zu 
lösen. Die Teilnehmenden erteilen der Moderati on akti v das Mandat, den Prozess zu leiten – das erhöht die Selbstverpfl ichtung. Wissen kann 
über Gastreferent_innen eingespeist werden.

NACHTEILE  Konti nuität ist wichti g, eine Vertretung fehlender Teilnehmer_innen des Runden Tisches ist nicht möglich. Die Methode ist nicht 
geeignet für große Gruppen und Fragestellungen, bei denen das Thema und die beteiligten Akteure noch nicht klar umrissen werden können . WISSENSWERTES Runde Tische haben Ähnlichkeit mit Mediati onsverfahren.


NACH-
LESEN

Mehr zu Runden Tischen nach dem Konzept der Breuninger Sti ft ung: www.runde–tische.net  navigieren zu »Downloads«. Auch unter www.buergergesellschaft.org  Mitentscheiden  Methoden & Verfahren  Methoden & Verfahren von A bis Z gibt es ausführliche Infos zu Runden Tischen.

sollte: das waren auf der Ebene der Schulen sowohl die Schulleiter_ 
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PRAXISBEISPIEL

Projekte im Dialog planen –Bürger_innen-Rat

AUSGANGSLAGE UND ZIEL
Durch den demografi schen Wandel verändern sich die Strukturen in 
der Bevölkerung, und zwar nicht nur in den Städten sondern auch in 
ihren kleineren Ortsteilen. Im Unterschied zu den sechs Off enbur-
ger Stadtt eilen mit ihren Stadtt eil- und Familienzentren sind die elf 
Ortsteile bei der Gestaltung eines guten sozialen Miteinanders 
allein auf die »Soft ware«, auf ihre Akti ven angewiesen. Aber auch 
dort löst der demografi sche Wandel Fragen aus: Wie geht man 
damit um, dass immer mehr Menschen älter werden und dass es 
immer mehr Zuwanderer gibt? Was bedeutet das auf Ortsteilebene 
für die Themen Nahversorgung, ÖPNV oder Bildung? Und in 
welcher Hinsicht ist in Zukunft  das bürgerschaft liche Engagement 
betroff en? 
Um die Ortschaft sräte dabei zu unterstützen, ihre Orte zukunft sfä-
hig zu machen, initi ierte die Stadt Off enburg das Projekt »Perspekti -
ven der Ortschaft en«. Im Ortsteil Zell-Weierbach (3.428 Einwoh-
ner_innen) mündete dies im Herbst 2014 in einen Bürger_innen-Rat 
zur Frage »Was ist nöti g, damit alle Bürgerinnen und Bürger in 
Zell-Weierbach hier in Zukunft  gut leben können?«

VORGEHENSWEISE
300 Zell-Weierbacher wurden nach einem Zufallsprinzip eingeladen 
und 21 hatt en Interesse an der Teilnahme. Aus diesen wurden 15 
ausgelost . 

Bürger_innen-Rat am 10. und 11. Oktober 2014 und Bürger_in-
nen-Café am 23. Oktober 2014 . 

Das Ergebnis war eine Fülle von Vorschlägen zu den Themen 
Freizeit und Naherholung, Informati on und Kommunikati on, 
Ortsbild und Baustruktur, Nahversorgung, Vereinsleben und 
Soziales Engagement, Gemeinschaft  und Treff punkte, Mehrgenera-
ti onenhaus und »Wohnen im Alter« sowie Verkehr. 

Seither Weiterarbeit im Ortschaft srat: Zuordnung der Ergebnisse in 
kurz-, mitt el- und langfristi g zu bearbeitende Aufgaben. 

ERGEBNISSE UND REFLEXION
Aus dem Bürger_innen-Rat entstanden Impulse und Ideen für einen 
längeren Prozess. Der Ortschaft srat versteht sich als »Auft raggeber« 
und arbeitet die Fülle der entwickelten Vorschläge Stück für Stück 
ab. Ein zentrales Projekt ist der Aufb au eines Nachbarschaft snetz-
werkes. Hierfür steht als nächster Schritt  eine Umfrage zum 
konkreten Bedarf an. Der Ortschaft srat setzt sich auch für die 
Schaff ung eines Dorfl adens ein. Sehr positi v wurde das Zufallsprin-
zip bei der Auswahl der Teilnehmer_innen bewertet. Dadurch 
waren nur wenige dabei, die sich ohnehin bereits engagieren. Der 
frische Blick von außen war kostbar . Zudem war ein breites 
Altersspektrum vertreten, der Jüngste war 17 und die Älteste über 
70 Jahre alt. Die Moderati on mit »Dynamic Facilitati on« führte zu 
einem wertschätzenden Umgang untereinander und es wurde 
möglich, andere Perspekti ven zu verstehen und freimüti g verrückte 
Dinge anzusprechen. 

»Es gab auch Ideen für Projekte, die bereits 
laufen. Aber es tut auch gut, zu merken, dass man auf dem richti gen 
Weg ist.« (Willi Wunsch, Ortsvorsteher) 

»Die Kommunikati onsdefi zite haben uns etwas überrascht. 
Unsere Bürger_innen meldeten den Bedarf nach mehr Infos an und 
ich glaube, dass wir mehr Öff entlichkeitsarbeit machen müssen.« 
(Willi Wunsch, Ortsvorsteher)

»Mich hat der sehr große Respekt füreinander beeindruckt. Das 
fand ich nicht selbstverständlich, denn die Teilnehmer_innen waren 
sehr unterschiedlich.« (Angela Perlet, Stadtverwaltung)

»Das Bürger_innen-Café war sehr gut besucht und ich glaube, 
wenn nur die Politi k eingeladen hätt e, dann wäre das nicht so gewe-
sen. Es macht schon neugierig, wenn Bürger_innen selbst etwas für 
ihr Dorf erarbeiten« (Angela Perlet, Stadtverwaltung)

Ein Bürger_innen-Rat ist ein zufällig ausgewähltes 
Gremium, das zeitlich befristet zusammenkommt 
und für eine Fragestellung, die z .B . der Gemeinde 
wichti g ist, ein gemeinsames Ergebnis erarbeitet. 
Dafür werden etwa 1,5 Tage eingeplant und es 
kommt die Moderati onsmethode »Dynamic 
Facilitati on« zum Einsatz. Die Methode kommt 
dem oft  sprunghaft en, assoziati ven Denken der 
meisten Menschen entgegen und befähigt die 
Gruppe, eine gemeinsame Sicht auf das Problem 
zu entwickeln. Der Bürger_innen-Rat setzt sich aus 
12 bis 15 per Zufallsauswahl eingeladenen Personen 
zusammen und arbeitet nicht-öff entlich. Kurze 
Zeit später präsenti ert er seine Ergebnisse im 
Rahmen eines Bürger_innen-Cafés (Methode: World 
Café) der Öff entlichkeit. Dann können alle mitdis-
kuti eren. Das Ergebnis aus beiden Veranstaltungen 
stellt die Empfehlung für den Auft raggeber dar. 

BÜRGERINNENRAT
Frische Impulse für das Zukunft sprogramm

KONTAKT
Angela Perlet, Stadt Off enburg 
(Fachbereich Bürgerservice und Soziales)
Tel. 0781-822585
E-Mail: Angela.Perlet@off enburg.de, 
Willi Wunsch, Ortsvorsteher
Tel. 0781-34321 (Privat)
E-Mail: willi.wunsch@off enburg.de 
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Projekte im Dialog planen –Bürger_innen-Rat

BÜRGER_INNEN-RAT
VORTEILE  Die Zufallsauswahl führt Menschen zu Beteiligung, die sich zuvor nicht eingebracht hätt en. Neue Sichtweisen werden integriert. Die zeitliche Begrenzung passt zum gesellschaft lichen Trend befristeten Engagements. Die Moderati onsmethode setzt stark auf Zuhören, sie stärkt gegenseiti ges Verstehen und erleichtert den Konsens. Dadurch eignet sie sich besonders für konfl ikthaft e Themen . 

NACHTEILE  Der Bürger_innen–Rat ist eine temporär eingerichtete Gruppe: dauerhaft es Engagement und Mitwirkung an der Umsetzung sind keine Bedingungen. Die Zufallsauswahl schließt diejenigen aus, die bisher schon akti v waren.
WISSENSWERTES Der Bürger_innenrat hat Ähnlichkeiten mit der Planungszelle/dem Bürgergutachten. 


TIPPS

Unabhängig vom Bürger_innen–Rat eignet sich die Moderati onsmethode Dynamic Facilitati on auch für andere Gruppen in der Größe 12 bis 15 Teilnehmende (Gemeinderäte, Teams u. ä.).


NACH-
LESEN

www.sozialministerium.baden–wuerttemberg.de  Suchbegriff  »Bürgerinnenrat«. Unter www.parti zipati on.at  Methoden  und »Alle Methoden (alphabeti sch)« die Begriff e »Bürgerinnenrat« und »Dynamic Facilitati on«. Mit vielen weiterführenden Hinweisen. 
S

T
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Prozesse versteti gen 
und abschließen

Am Ende eines gelungenen Beteiligungsprozesses 
äußern die Beteiligten oft mals den Wunsch: »Diese 
tolle Zusammenarbeit wollen wir fortf ühren!«

Für ein kooperati ves und vertrauensvolles Zusammen-
spiel zwischen Bürgerschaft , Politi k und Verwaltung 
wird immer häufi ger das Wort »Trialog« verwendet. 
Damit dieser Trialog auch in Zukunft  gelingt, erarbeiten 
viele Städte und Gemeinden Regeln oder Leitlinien für 
Beteiligung. Dafür haben wir zwei Beispiele. 
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Prozesse versteti gen und abschließen – Leitlinien für Bürgerbeteiligung

AUSGANGSLAGE UND ZIEL
2008 wurde in Hochdorf ein vom Gemeinderat beschlossenes 
Projekt durch einen Bürgerentscheid gestoppt. In der Ortsmitt e 
hätt e ein Neubau für einen Lebensmitt elversorger und ein Alten-
pfl egeheim entstehen sollen. 2009 wurden die kommunalpoliti -
schen Karten neu gemischt: Seither leitet Gerhard Kutt ler als 
Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde und im Gemeinderat 
hält eine Wählerliste mit Vertreter_innen des damaligen »Bürger-
widerstands« drei Sitze. In der Folge hat sich der Gemeinderat 
durch Vorträge und Exkursionen zum Thema Bürgerbeteiligung 
qualifi ziert. 2010 sollte die Frage der Gestaltung und Nutzung der 
Ortsmitt e gemeinsam mit anderen Themen der Gemeindeentwick-
lung in einem off enen Beteiligungsprozess angegangen werden. 
Allerdings gab es innerhalb der Bürgerschaft  und auch im Gemein-
derat durchaus noch unterschiedliche Vorstellungen über das Ziel, 
die Reichweite und den Nutzen von Beteiligung. Der Bürgerent-
scheid hatt e unter den Beteiligten Wunden geschlagen, aber sie 
formulierten alle den Wunsch, verloren gegangenes Vertrauen 
wieder aufzubauen. Das Sti chwort »Spielregeln« fi el damals immer 
wieder als eine mögliche Form der Unterstützung . 

VORGEHENSWEISE
2010: Start der off enen Bürgerbeteiligung als ein lernendes System 
für alle: Steuerungskreis mit Vertreter_innen aller Frakti onen, 
Verständigung über die Ziele der Beteiligung, Schulung und Einsatz 
von Bürgermoderator_innen an der Auft aktveranstaltung, Weiterar-
beit in zwei Arbeitskreisen, Wahl von Sprecher_innen. 

Februar 2011: Bürgermoderator_innen werten in der Gemeinde-
ratsklausur zusammen mit den Gemeinderäten und der Verwaltung 
den Prozess aus. Gemeinsame Verständigung auf Kernelemente 
dialoghaft er, kooperati ver Bürgerbeteiligung. 
Entwurf der Spielregeln durch die Verwaltung und Diskussion im 
Gemeinderat . 

März 2011: Erste Sitzung des Ausschusses für Bürgerbeteiligung- 
und engagement mit Vertreter_innen der Arbeitskreise.

Juni 2011: Satzungsbeschluss der »Spielregeln für den Bürgerbeteili-
gungsprozess in Hochdorf«.

Fortf ührung der Beteiligung im Rahmen der Ortsentwicklungsplanung. 

ERGEBNISSE UND REFLEXION
Durch die Spielregeln wurde die Arbeit der Bürger_innen (in Projekt- 
gruppen und Arbeitskreisen) mit der Arbeit der Verwaltung verzahnt 
und ein engerer Dialog mit der Politi k installiert. Als wichti gstes 
Instrument wurde der Ausschuss für Bürgerbeteiligung und 
-engagement (BA) installiert, in dem sich Mitglieder aller Frakti onen, 
der Bürgermeister und ein/e Verwaltungsmitarbeiter_in mit 
Vertreter_innen der Arbeitskreise austauschen. Er tagt zweimal im 
Jahr öff entlich und dient dem Aufb au gegenseiti gen Vertrauens 
sowie dem Austausch über Sichtweisen und Konfl ikte. Die Verwal-
tung erfragt bei den Arbeitskreisen im Vorfeld Themen für die 
Tagesordnung. Die Vertreter_innen der Arbeitskreise nehmen zu 
ihren Tagesordnungspunkten an der Sitzung teil . Auf diese Weise 
erhalten akti ve Bürger_innen, der Gemeinderat und die Verwaltung 
frühzeiti g voneinander Kenntnis über geplante Akti vitäten und 
können möglicherweise auft retende Probleme früher erkennen. In 
weiteren Kapiteln legen die Spielregeln die Aufgaben von Verwaltung 
und Politi k fest, beschreiben, wie neue Beteiligungsprozesse initi iert 
werden und präzisieren den Umgang mit Informati ons- und 
Öff entlichkeitsarbeit. 

»Wenn ich an 2011 denke: die Spielregeln waren damals wichti g! 
Heute würde ich sagen: wir wissen, dass es sie gibt, aber wir 
schauen nicht mehr so oft  rein. Der Umgang miteinander hat sich 
normalisiert.« (Gerhard Kutt ler, Bürgermeister)

Leitlinien, Konzepte und Spielregeln für Bürgerbe-
teiligung machen transparent, wie alle Beteiligten 
des sogenannten kommunalen Kräft edreiecks, also 
die Bürger_innen, der Gemeinderat und die Verwal-
tung, Beteiligung miteinander prakti zieren möch-
ten. Die Leitlinien werden im „Trialog“ und auf die 
Situati on in der Kommune angepasst erarbeitet und beschlossen . Sie begründen und unterstützen eine 
neue Beteiligungskultur .  

LEITLINIEN FÜR BÜRGERBETEILIGUNG
Spielregeln unterstützen den Dialog

und engagement mit Vertreter_innen der Arbeitskreise.

SPIELREGELN UND LEITLINIEN

VORTEILE  Oft  ist der Weg das Ziel und die Diskussion über die passenden Regeln schon der wichti gste Schritt . Regeln schaff en 

Transparenz zu Zielen, Projekten und Prozessen, Akteuren und Rollen. Sie stärken die Selbstverantwortung und sie helfen, Konfl ikte 

zu vermeiden .

NACHTEILE  Das Festlegen von Regeln bedeutet eine geringere Flexibilität. Die Erarbeitung von Leitlinien kostet Zeit.

 Erste Sitzung des Ausschusses für Bürgerbeteiligung- 
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KONTAKT
Gerhard Kutt ler, Gemeinde Hochdorf, Bürgermeister
Tel. 07153/5006-10
E-Mail: g.kutt ler@hochdorf.de 
www .hochdorf .de  Suchbegriff  »Spielregeln«
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LEITLINIEN FÜR BÜRGERBETEILIGUNG
Bürgerbeteiligung mit einem Konzept verankern

AUSGANGSLAGE UND ZIEL
Von Ende 2011 bis Mitt e 2013 widmete sich die Stadt Weingar-
ten in einem umfangreichen Verfahren der Erarbeitung eines 
Stadtentwicklungsprogramms 2020 (STEP 2020). Eine breite 
Bürgerbeteiligung war integraler Bestandteil des Prozesses. 
Während dieser zweieinhalb Jahre stand jedoch das politi sche 
Leben nicht sti ll und der Gemeinderat musste Entscheidungen 
treff en, die auch die langfristi g orienti erten Zukunft sfragen des 
STEP betrafen. Unter den Bürger_innen führte das teilweise zu 
Frustrati on. Deshalb entstand in der Bürgerschaft  der Wunsch 
nach einer verstärkten und verlässlichen Teilhabe an kommu-
nalen Entscheidungsprozessen über das STEP 2020 hinaus. Mit 
dem Beschluss des STEP 2020 beauft ragte die Politi k die Ver-
waltung, eine »klare Struktur« für bürgerschaft liches Engage-
ment in kommunalen Entscheidungsprozessen zu erarbeiten. 

VORGEHENSWEISE
Entwurf eines Konzeptes für Bürgerbeteiligung bei kommunalen 
Projekten durch die Verwaltung.

Januar 2014: Vorstellung und Diskussion in der Lenkungsgruppe, die 
den STEP 2020 begleitet hat.

März 2014: Vorstellung und Diskussion des Konzepts in einem 
Bürgerstammti sch. Aufnahme von Anregungen.

Oktober 2014: Verabschiedung des Konzeptes durch die STEP-Len-
kungsgruppe . 

17. November 2014: Beschluss im Gemeinderat .

ERGEBNISSE UND REFLEXION
Das Bürgerbeteiligungskonzept formuliert Ziele für eine Fortent-
wicklung der Beteiligungskultur und nennt konkrete Maßnahmen: 
Einrichtung einer Fachstelle für Bürgerbeteiligung und Bürgerschaft -
liches Engagement in der Stadtverwaltung. 

Dauerhaft e Einrichtung der Lenkungsgruppe, die für den STEP 2020 
ursprünglich temporär vorgesehen war: fünf Vertreter_innen des 
Gemeinderates, drei Vertreter_innen der Stadtverwaltung und acht 
Sprecher_innen der STEP-Themengruppen.
Transparenz: zur frühzeiti gen Informati on über geplante kommuna-
le Vorhaben erstellt die Verwaltung eine Projektliste. Mit Hilfe der 
Projektliste wird auch über den Umsetzungsstand des STEP 
informiert. Sitzungsvorlagen werden systemati sch um einen 
Kommentar zur beabsichti gten Bürgerbeteiligung ergänzt.
Es werden unterschiedliche Bevölkerungsgruppen frühzeiti g und 
akti v einbezogen, die Fachstelle entwickelt dafür Formate, die 
Lenkungsgruppe berät und gibt eine Empfehlung ab. Start mit der 
Veranstaltungsreihe «Bürger im Dialog«. 

»Wir machen gute Erfahrungen mit der Projektliste. Sie enthält 
ein passendes Maß an Informati onen, das es uns ermöglicht, die 
Listen zwei Mal im Jahr zu aktualisieren. Der Mehrwert besteht 
darin, dass die Stadt frühzeiti g transparent macht, welche Projekte 
angegangen werden – und das oft  lange, bevor der Gemeinderat 
eine Entscheidung fällt.« 
(Jasmin Bisanz, Stadt Weingarten)

»Wir wollen unterschiedliche Bevölkerungsgruppen akti v 
einbeziehen. Mit den Veranstaltungen »Bürger im Dialog« klappt 
das schon ganz gut. Der Schwerpunkt liegt auf dem Gespräch auf 
Augenhöhe, die Verwaltung kann dadurch frühzeiti g Anregungen 
aufnehmen.« (Jasmin Bisanz, Stadt Weingarten)

KONTAKT
Jasmin Bisanz, Stadt Weingarten, Abteilung 
Kommunikati on, Bürgerschaft liches Engagement 
und Integrati on
Tel. 0751/405-252, 
E-Mail: j. bisanz@weingarten-online.de 
www .weingarten .de  Suchbegriff  Bürgerbeteiligung

Studieren Sie andere existi erende Leitlinien und überlegen Sie, welche Erfolgsfaktoren sich daraus für gute Beteiligungs-prozesse ableiten lassen. Machen Sie zusammen mit beteiligten Akteuren eine Auswertung über den Beteiligungsprozess (z.B. als Stärken–Schwächen–Sammlung, S. 13) und ziehen Sie gemeinsam Schlüsse für die Zukunft .Im Idealfall sind dauerhaft  verankerte Leitlinien oder Spielregeln in eine auf den Ort angepasste Beteiligungs– und Kommunikati onsstrategie eingebunden. Mehr dazu in: Mauch, Siegfried (2014): Bürgerbeteiligung. Führen und Steuern von Beteiligungsprozessen. Schrift enreihe der Führungsakademie Baden-Württ emberg. 
Und: Feiern Sie Ihre Erfolge gemeinsam, wenn Sie in einer sachlichen und konstrukti ven Diskussion zu befriedigenden Lösungen gekommen sind!


NACH-
LESEN

Unter www.netzwerk–buergerbeteiligung.de gibt es eine Sammlung »Kommunaler Leitlinien Bürgerbeteiligung«. 
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Mit vielen Einzelelementen einen Prozess gestalten – Mehrstufi ge Verfahren

AUSGANGSLAGE UND ZIEL
Ende 2012 wurde die Schließung des Gott madinger Höhenfreibades 
intensiv diskuti ert. Andauernde Reparaturen schränkten den 
Betrieb ein und ließen die Betriebskosten in die Höhe schnellen, 
eine Schließung stand im Raum. Dagegen regte sich Widerstand: 
rund 600 Bürger_innen aus der 10.000-Einwohner-Gemeinde 
meldeten ihren Protest an. Die Verwaltung schlug der Politi k einen 
intensiven Dialog mit der Bürgerschaft  vor, um die zentralen Fragen 
im Dialog zu klären: Wie viel Geld dürft e eine Sanierung kosten? 
Welche Elemente wären für ein zukunft s fähiges Bad wichti g? 
Angesichts der Höhe der Investi ti on sollten sich möglichst viele 
äußern können, also nicht nur die Schwimmbad-Nutzer_innen. Und 
am Ende sollte den Bürger_innen ein Mitspracherecht bei der 
Entscheidung eingeräumt werden. 

VORGEHENSWEISE
Januar 2013: Gemeinderatsbeschluss über Beteiligungsprozess und 
Einrichtung einer prozessbegleitenden Lenkungsgruppe, in der 
neben der Verwaltung alle Frakti onen sowie die Vereine (DLRG und 
Förderverein) vertreten waren. 

März bis Juni 2013: Verwaltungsinterne Analyse des Bedarfs für ein 
saniertes Freibad, Suche nach Planungsbüros und Ausarbeitung 
eines Pfl ichtenheft es.

Juni 2013: »Bäderfahrt«: An einer Exkursion zu vier Freibädern in 
der Region nahmen rund 50 Bürger_innen und Gemeinderäte 
teil. Auft räge an vier Planungsbüros wurden erteilt. Im Rahmen 
der 1. eintägigen Bürgerwerkstatt  präzisierten Bürger_innen das 
Pfl ichtenheft  für die Planer. 

EINEN PROZESS GESTALTEN
Mitverantwortung von Anfang bis Ende

Mit vielen 
Einzelelementen einen 
Prozess gestalten  

 

 
 

 
 

 
 

 

MEHRSTUFIGE VERFAHRENHäufi g setzt sich ein Beteiligungsverfahren aus mehreren Schritt en und Veranstaltungen zusam-men, die einen Gesamtprozess bilden . Solche Prozesse werden in der Regel speziell für die jeweilige Aufgabenstellung geplant. Meist bildet eine öff entliche Auft aktveranstaltung den Start, in der das Problem, die Fragestellung, die Reichwei-te, das Konzept und der Zeitplan beschrieben werden. Dann schließen Einzelveranstaltungen an, in denen Sachfragen und Interessen geklärt werden, eine Verständigung über Ziele stattf  indet und Ideen und Projekte entwickelt werden. Die Ergebnisse werden in einem Bericht gebündelt und mit Empfehlungen an die Entscheidungsgre-mien, meist an den Gemeinderat, übergeben .
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November 2013: Präsentati on von vier Entwürfen im Gemeinderat. 
Anschließend setzen sich die Bürger_innen in einer zweiten 
eintägigen Bürgerwerkstatt  mit den vier Varianten und deren 
Kosten auseinander. Zwei Entwürfe wurden favorisiert. 

Januar 2014: 300 Bürger_innen informierten sich in einer Bürger-
versammlung über den Beteiligungsprozess, die Planungsvarianten, 
die Gemeindefi nanzen und eine geplante Befragung. 

Anfang 2014: Befragung per Posteinwurf an 8.500 Bürger_innen 
(ab dem 14. Lebensjahr). 50% nahmen an der Befragung teil, das 
Votum für eine Sanierung zu den ermitt elten Kosten fi el eindeuti g 
positi v aus. 

Februar 2014: Beschluss des Gemeinderates zur Sanierung .

Baubegleitend: öff entliche Dorfgespräche, Baustellenwebcam und 
Sponsorensuche .

ERGEBNISSE UND REFLEXION
Am 18. Juli 2015 konnte das neue Höhenfreibad eröff net werden. 
Personen, die der Sanierung anfangs kriti sch gegenüberstanden, 
waren zum Schluss ebenfalls Befürworter. Heute gibt es kaum noch 
kriti sche Sti mmen gegen die große Investi ti on. Aus Sicht der Verwal-
tung war es sinnvoll, dass die Bürger_innen schon von Anfang an, 
also ab der Bäderfahrt teilnahmen. Durch die frühzeiti ge Einbin-
dung der Bürger_innen wurde die Diskussion qualifi ziert und mit 
Bedacht geführt. Die Entscheidung für die Bürgerbefragung hatt e 
den Vorteil, dass – anders, als bei einem Bürgerentscheid – nicht 
nur nach Zusti mmung oder Ablehnung gefragt wurde, sondern eine 
Reihe von weiteren Präferenzen zu den Kosten sowie der Lage und 

Priorität von Einrichtungen im Bad in Erfahrung gebracht werden 
konnten. Eine besondere Rolle spielte die Lenkungsgruppe. Ihre 
Aufgabe war die Prozess begleitung, sie entwickelte z.B. die 
Fragestellungen für die Bürgerwerkstätt en und prüft e den Fragebo-
gen. Sie hat als »Baulenkungsgruppe« später den Bau begleitet und 
den Gemeinderat von vielen Detailentscheidungen entlastet. 

»Wir würden den Prozess wieder genauso machen. Das hat alles 
gut geklappt. Wichti g war, dass wir auf manche Teilnehmer_innen 
akti v zugegangen sind, weil wir glaubten, dass wir speziell ihre 
Sichtweise brauchen, also z.B. junge Leute oder Vertreter_innen der 
Schulen. So kam es zu der Dritt el-Quote in den Bürgerwerkstätt en: 
ein Dritt el frei vergebene Plätze, ein Dritt el bewusst angesprochene 
Personen und ein Dritt el wurde per Zufallsgenerator aus dem 
Einwohnermelderegister ausgewählt.« 
(Florian Steinbrenner, Bauamt Gott madingen)

»MEHRSTUFIGE VERFAHREN«

VORTEILE  Flexible Vorgehensweise, die komplexen Aufgabenstellungen gerecht wird. Sie verknüpft  die Beteiligungsstufen »Infor-

mieren«, »Mitreden« und »Mitentscheiden« und nimmt alle Phasen einer Problemlösung auf: Bestandsaufnahme, Zieldefi niti on, 

Projektentwicklung und Umsetzung. Darüber hinaus bietet sie die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen: Hintergründe zu verstehen, 

Alternati ven zu entwickeln und abzuwägen.

NACHTEILE  Erfahrung in der Steuerung von komplexen Prozessen mit vielen Akteuren ist notwendig. Ein hoher Zeitaufwand und 

große Komplexität schrecken Teilnehmende ab. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass während des Prozesses Transparenz verloren 

geht .

WISSENSWERTES Vielfälti g: In mehrstufi gen Verfahren kommen – je nach Ausgangslage, Beteiligten, Aufgabenstellung und 

Ressourcen – eine Vielzahl von Methoden zum Einsatz. 


TIPPS

Je länger der Prozess dauert und je komplexer er ist, desto wichti ger wird eine gute begleitende Öff entlichkeitsarbeit.


NACH-
LESEN

Nanz, Patrizia; Fritsche, Miriam: Handbuch Bürgerbeteiligung. Verfahren und Akteure, Chancen und Grenzen. Bundeszen-

trale für politi sche Bildung. Bonn 2012. Schrift enreihe Band 1200. Gibt einen guten Einblick in Aspekte, die für die Planung 

von Verfahren hilfreich sind. Die gedruckte Fassung ist aktuell vergriff en. Als pdf bzw. e–book ist die Broschüre kostenfrei 

hier erhältlich: www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/76038/handbuch–buergerbeteiligung . 

S
T

E C K B R I E
F

KONTAKT
Dr. Michael Klinger, Bürgermeister 
Tel. 07731/908-111
E-Mail: buergermeister@gott madingen.de
Florian Steinbrenner, Bauamt 
Tel. 07731/908-127
E-Mail: bauamt@gott madingen.de
www.gott madingen.de  Suchbegriff  »Bürgerpro-
zess Höhenfreibad«
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Was noch hilft , 
um Bürgerbeteiligung zu planen

Wie in vielen Handlungsfeldern, so gilt auch bei Bürger-
beteiligung: Kompetenz entsteht nicht nur durchs 
Lesen, sondern auch durchs Handeln. Deshalb hoff en 
wir, dass wir Sie mit Hilfe der Beispiele zum Nachma-
chen moti vieren können. Natürlich gibt es noch viel 
mehr zu Lesen und zu Lernen. Deshalb haben wir Ihnen 

Kopfstand: Tipps, um Beteiligung 
sicher zum Scheitern zu bringen
Es gibt gut gemachte und schlecht gemachte Beteili-
gung. Hilfestellung bieten die Kriterien guter Bürger-
beteiligung, die auf der Internetseite des Netzwerks 
für Beteiligung zu fi nden sind: 
www.netzwerk-buergerbeteiligung.de. 

Sehr erhellend ist aber auch ein sogenannter 
Kopfstand: »Was müsste man tun, damit Beteiligung 
garanti ert nicht klappt?« 

Wir erheben mit der folgenden Liste keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Wir wollen Sie damit anregen, sich 
zu fragen, was Sie selbst bei Bürgerbeteiligung nicht 
erleben möchten. Fällt Ihnen noch mehr ein? 

am Schluss Material zusammengestellt. Bevor wir 
Ihnen gutes Gelingen bei Ihren Beteiligungsvorhaben 
wünschen, waren uns noch ein paar Gedanken wichti g, 
die Ihnen helfen könnten, noch klarer zu Bürgerbeteili-
gung zu kommunizieren und noch bessere Prozesse zu 
planen .

1. Wichti ge Informati onen zurückhalten.

2. Immer mit denselben Leuten reden.

3. Selbst besti mmen, wie das Ergebnis auszusehen hat.

4. Alle anderen für unfähig halten.

5. Auf einem Standpunkt beharren.

6. Ausführlich klären, wer Schuld hat. 

7. Andere in der Öff entlichkeit schlecht machen.

8. Im Unklaren lassen, worum es eigentlich geht.

9. Alles Wichti ge schon entscheiden und nur noch Marginalien zur Diskussion stellen.
10. Heute so und morgen anders sprechen. 
11.  …
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Wer muss einbezogen werden? 
Worum geht es überhaupt und wie groß ist der Spielraum? 
Was ist Inhalt des Verfahrens? 
Wie verläuft  das Verfahren methodisch, zeitlich, …? 
Welche Voraussetzungen (Informati onen, Zeit und Ressourcen) sind notwendig?

(und einige Fragen mehr, die helfen, das Umfeld zu analysieren.)

Bereits die Wahl des Verfahrens oder die Formulierung 
der Fragestellung, kann in Beteiligungsprozessen 
Einfl uss darauf haben, wie das Ergebnis am Schluss 
aussieht und ob es akzepti ert wird. Deshalb ist es 
hilfreich, das Umfeld gut zu kennen. Ein wichti ger – und 
mit dem »Leitf aden für eine neue Planungskultur«1 neu 

Themen, Akteure und Methoden sondieren 



Auf dieser Grundlage kann das passende und von allen 
als fair angesehene Verfahren geplant werden. Bezieht 
man diese Informati onen nicht ein, so läuft  man große 
Gefahr, dass der Prozess von den Gegnern als »von 
oben herab besti mmt« wahrgenommen und damit 
abgelehnt wird . 

Zum Beispiel 

• erörtern die Beteiligten in der Themenfeldanalyse, welche 
Themen im Prozess eine wichti ge Rolle spielen. Beispiele 
dafür sind Umweltschutz, Baukosten oder ein aus Bürger
sicht eventuell auft retender Wertverlust ihrer Grundstücke.

• wird im Zuge einer Akteursanalyse geklärt, welche Personen 
in den Prozess mit einbezogen werden sollten: Meinungs-
macher, Wortf ührer oder potenzielle Gegner eines Projekts 
müssen schon vor Prozessbeginn identi fi ziert und einbezo
gen werden.

eingeführter Begriff  – ist das sogenannte »Beteili-
gungsscoping«. Man könnte auch »Vorbeteiligung« 
sagen. Der Begriff  leitet sich vom englischen Wort 
»scope« ab: Spielraum, Geltungsbereich oder Reich-
weite. Mit dem Beteiligungsscoping wird daher eine 
Reihe von W-Fragen beantwortet, wie z.B. 

Um all dieses Wissen frühzeiti g verfügbar zu haben 
wird für das Beteiligungsscoping empfohlen, ein 
Begleitgremium einzusetzen, in dem vielfälti ge Pers-
pekti ven vertreten sind. Es sollte einen repräsentati ven 
Querschnitt  der am Projekt beteiligten Akteure abbil-
den, also Verwaltung, Bürgerschaft  (Befürworter und 
Gegner), Politi kvertreter, Verbände, Kirchen, Wirt-
schaft , etc. Die Aufgabe dieser Begleitgruppe besteht 
neben der Erarbeitung der Umfeldanalysen insbeson-
dere darin, den Beteiligungsprozess zu begleiten und 
prozessrelevante Entscheidungen vorzubereiten. 
Wichti g ist, dass die Moderati on extern erfolgt. Ein 
Beispiel für eine Themen- und Umfeldanalyse und die 
Einrichtung einer Begleitgruppe: Beteiligungsprozess 
zum Bau einer neuen Justi zvollzugsanstalt in Rott weil 
(www.beteiligungsportal.baden-wuertt emberg.de). 

1Staatministerium Baden-Württ emberg (Hg.): Leitf aden für eine neue Planungskultur. Stutt gart 2014. 
htt p://beteiligungsportal.baden-wuertt emberg.de/de/kommenti eren/planungsleitf aden-und-vwv-oeff entlichkeitsbeteiligung/leitf aden-fuer-eine-neue-planungskultur/
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Was noch hilft, um Bürgerbeteiligung zu planen

Entscheiden übers Entscheiden
Am Ende eines Beteiligungsprozesses wird in der Regel 
eine Entscheidung getroffen. Es ist gut, wenn alle 
Klarheit darüber haben, welche Regeln dafür angewen-
det werden. Soll ein Konsens oder ein Kompromiss 
erarbeitet werden? Oder wird über einen oder mehre-
re Vorschläge abgestimmt und die Mehrheit gewinnt? 
Klammern wir das Bürgerbegehren und den Bürgerent-
scheid (novelliert in der Gemeindeordnung unter § 21) 
einmal aus, ist es in der Regel der Gemeinderat als das 
von den Bürger_innen gewählte Gremium, der über ein 
Projekt entscheidet. Dann gilt fast immer die einfache 
Mehrheit. 

Es hilft aber, sich vor Augen zu führen, dass auch im 
Verlauf eines Beteiligungsprozesses eine Fülle von 
Entscheidungen zu treffen ist. Je transparenter und je 
partizipativer diese Entscheidungen getroffen wurden, 
desto geringer ist die Gefahr, dass sie am Ende zu 
Konflikten führen. 

Worüber werden im Verlauf eines Beteiligungsprozes-
ses Entscheidungen getroffen? 

• Grundsätzlich über die Frage, eine Bürgerbeteiligung 
durchzuführen oder sie einzufordern.

• Über das Verfahren und die einzelnen Dialogmethoden. 
Dadurch wird auch entschieden, wer faktisch mitwirken 
kann und wer ausgeschlossen bleibt. 

• Über die Fragestellung, die erörtert wird und über die 
Einflussmöglichkeiten: Was steht überhaupt zur Debatte? 
Geht es darum zu informieren, ein Meinungsbild einzuho-
len, Perspektiven und Sichtweisen in die Projektplanung 
einzubeziehen, Alternativen zu erörtern oder darum, 
Mitsprache einzuräumen?

• Über die Verfahren, wie im Einzelnen ein Meinungsbild 
entsteht: Soll ein Konsens erarbeitet werden? Reicht es, 
wenn sich ein deutliches Stimmungsbild abzeichnet und die 
Positionen von Minderheiten – so gut es geht – berücksich-
tigt werden? Oder wird innerhalb des Prozesses und unter 
allen Beteiligten über wichtige Weichenstellungen abge-
stimmt? 

In den meisten Beispielen, die wir beschrieben haben, 
wurden dafür sogenannte Lenkungs- und Steuerungs-
gruppen eingerichtet. In ihnen kommen Gemeinde- 
oder Ortschaftsräte, Bürger_innen sowie Mitarbeiter_
innen der Verwaltung zusammen. Wird ein 
Beteiligungsscoping durchgeführt, so sollte die Frage 
danach, wie Entscheidungen zustande kommen, im 
dafür vorgesehenen Begleitgremium erörtert und 
geklärt werden . 
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Vernetzen, weiterlesen, lernen … mehr Material im Internet

Institutionen, Vernetzung und Beratung 

Allianz für Beteiligung. Netzwerk in Baden-Württemberg, das Bürgerbeteiligung und 
Zivilgesellschaft stärken möchte .

www.allianzfuerbeteiligung.de 

ARBES. Freiwilliger Zusammenschluss verschiedener Gruppierungen des  
bürgerschaftlichen Engagements auf Landesebene, unterstützt als Dachverband  
die Vernetzung und gemeinsamen Ziele der Initiativen.

www.arbes-bw.de

beteiligungslotse.de, Seite der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH. Informationen 
über allgemeine Beteiligungsangebote, landesweite Projekte und über das Programm 
»Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft« der Baden-Württemberg Stiftung.

www.beteiligungslotse.de 

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement www.b-b-e.de

Ehrenamtsportal des Landes Baden-Württemberg. Wettbewerbe, Qualifizierung. www.ehrenamt-bw.de 

Gemeindenetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. Mitgliedskommunen erhalten 
Beratung und Vernetzung für den Aufbau und die Pflege von bürgerschaftlichem 
Engagement.

www.gemeindenetzwerk-be.de 

LAG Soziale Stadtentwicklung. Förderung einer nachhaltigen sozialen Stadt- und 
Stadtteilentwicklung, Vernetzung von Akteur_innen, Entwicklung und Umsetzung 
fachpolitischer Positionen der sozialen Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit.

www.lag-sozialestadtentwicklung-bw.de 

Landkreisnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. Ziel des Landkreisnetzwerkes 
Bürgerschaftliches Engagement ist es, bürgerschaftliches Engagement in den 
Landkreisen systematisch über die Gründung von Fachstellen zu verankern. 

www.landkreistag-bw.de 

Mehr Demokratie e. V. Baden-Württemberg. Ziel ist die Verbesserung der Mitwir-
kungsmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern an politischen Entscheidungen. 

www.mitentscheiden.de

Netzwerk Bürgerbeteiligung. Bundesweite Vernetzungsplattform der Stiftung 
Mitarbeit mit Empfehlungen zur Bürgerbeteiligung. Aktuelle Diskurse, Literatur-
hinweise, Newsletter, Veranstaltungshinweise, Fortbildungen und vieles mehr.

www.netzwerk-buergerbeteiligung.de

Städtenetzwerk Baden-Württemberg. Ziel des Städtenetzwerks ist es, das Thema 
Bürgerschaftliches Engagement über das »Soziale« hinaus als Querschnittsbereich in 
den Kommunen zu verankern. Akteure aus den Mitgliedskommunen werden vernetzt 
und qualifiziert. 

www.staedtetagbw.de/Lebensraumstadt/
Bürgerengagement 

Vernetzen, weiterlesen, lernen … 
mehr Material im Internet
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Vernetzen, weiterlesen, lernen … mehr Material im Internet

Internetseiten mit Materialien und Methoden

BBlog – Der Beteiligungsblog. Projekt der Deutschen Umweltstiftung. 
Methodendaten bank, Branchenverzeichnis, Übersicht über (aktuelle) Beteiligungs-
verfahren, wissenschaftliche Studien zum Thema Beteiligung

www.bblog.de

Beteiligungsportal des Landes Baden-Württemberg. Beteiligungslandkarte, On-
line-Foren zu Landesgesetzen, Planungsleitfaden.

www.beteiligungsportal. 
baden-wuerttemberg.de 

Beteiligungskompass-Projekt der Bertelsmann Stiftung und der Stiftung Mitarbeit. 
Online-Planer für die Auswahl von Methoden

www.beteiligungskompass.org 

Bundeszentrale für politische Bildung  Shop  Suche nach »Partizipation«. Patrizia 
Nanz/Miriam Fritsche: Handbuch Bürgerbeteiligung der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung, 2012, 144 Seiten.

www.bpb.de/shop/buecher/ 
schriftenreihe

Dialog schafft Zukunft. Servicestelle für Beteiligung des Ministeriums für Wirtschaft, 
Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Unter »Dialogwissen«: Methoden der Bürgerbeteiligung mit einer Auswahlmaske 
nach Ziel, Phase und Ressourcen. 

www.dialogschafftzukunft.nrw.de

Führungsakademie Baden-Württemberg. Modelle, Instrumente und Methoden der 
informellen Bürgerbeteiligung .

www.bw21.de/Bildung21_Aktuell/Manage-
mentwissen/Buerger_beteiligen/Seiten/
Modelle,-Instrumente-und-Methoden-der-in-
formellenBürgerbeteiligung.aspx

»Handbuch Bürgerbeteiligung« des Zukunftsbüros Vorarlberg.
www.vorarlberg.at/pdf/ 
handbuchbuergerbeteiligun.pdf

Handbuch der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, speziell 
für Mitarbeiter_innen der öffentlichen Verwaltung mit vielen Beispielen zu Partizipa-
tionsprozessen .

www.stadtentwicklung.berlin.de/ 
soziale_stadt/partizipation/de/ 
handbuch.shtml

Handbuch für eine gute Bürgerbeteiligung bei der Planung von Großvorhaben im 
Verkehrssektor des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.

www.bmvi.de//cae/servlet/ 
contentblob/81212/publicationFile/65799/ 
handbuchbuergerbeteiligung.pdf

»Informations- und Arbeitsmappe BürgerInnenrat« auf der Seite des Landes 
Vorarlberg (Österreich) 

www.vorarlberg.at/pdf/ 
informationsundarbeitsma.pdf

Informationsportal der Bertelsmann Stiftung, Themensuche »Demokratie gestalten« 
und (kostenlose) Studien zu verschiedenen Themen.

www.bertelsmannstiftung.de

Informationsportal des Österreichischen Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Datenbank mit Methodenbeispielen, 
übersichtliche Arbeitsblätter .

www.partizipation.at
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Vernetzen, weiterlesen, lernen … mehr Material im Internet

Internetseite der wichtigsten deutschen Nichtregierungsorganisation für direkte 
Demokratie. Sie informiert über vergangene und aktuelle Bürger-/Volksbegehren und 
Entscheide, direktdemokratische Reformen und Stärkung der Bürgerbeteiligung.

www.mehr-demokratie.de

Landeszentrale für politische Bildung. Unterseite zu Bürgerbeteiligung mit Materiali-
en, u .a . Bildungsmaterial für Schulen .

www.buergerbeteiligung.lpb-bw.de 

»Leuchttürme der Bürgerbeteiligung«. Ein Wettbewerb des Staatsanzeigers. Alle 
Wettbewerbsbeiträge stehen online zur Verfügung: Wettbewerbe 2012/2013 bzw. 
2014/2015  von dort Navigieren zu »Reportagen«. 

www.staatsanzeiger.de/ 
politik-und-verwaltung/buergerbeteiligung/ 

»Offene Kommune« ist ein Projekt des Liquid Democracy e.V. Die webbasierte, 
politisch neutrale Beteiligungsplattform, steht allen Kommunen in Deutschland zur 
Nutzung offen. Kommunen haben die Möglichkeit, »Offene Kommune« als Plattform 
für Online-Diskurse mit der Bevölkerung und niedrigschwellige ePartizipations-
verfahren einzusetzen . 

www.offenekommune.de

Plattform zum Erfahrungsaustausch über Zukunftswerkstätten www.zwnetz.de

Portal Bürgerbeteiligung auf der Seite www.stadtteilarbeit.de. Informationen und 
Essays zu Methoden und Themen der Bürgerbeteiligung.

www.stadtteilarbeit.de/ 
portal_buergerbeteiligung.html 

Portal der Stiftung Mitarbeit. Material zu Hintergründen und Methoden der 
Bürgerbeteiligung

www.buergergesellschaft.de 

Procedere Verbund. Im »Toolpool« gibt es eine Liste und Kurzbeschreibung von 
Methoden der Bürgerbeteiligung.

www.procedere.org/?p=608

Runde Tische nach dem Konzept der Breuninger Stiftung.  
Zum Nachlesen  Navigieren zu »Downloads«

www.runde-tische.net

Staatsministerium Baden-Württemberg (Hg.): Leitfaden für eine neue  
Planungskultur. Stuttgart 2014.

www.beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.
de/de/informieren/wiebeteiligeichmich/
land/neue-planungskultur
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Vernetzen, weiterlesen, lernen … mehr Material im Internet

Veranstaltungen, Seminare und Weiterbildungen

Breuninger Stiftung. Weiterbildung zur Leitung »Runder Tische« www.breuningerstiftung.de

Fritz–Erler–Forum Baden-Württemberg (Landesbüro der Friedrich–Ebert–Stiftung): 
bietet Seminare zu Kommunalpolitik für Bürger_innen und Mandatsträger_innen. 

www.fritzerlerforum.de

Führungsakademie Baden-Württemberg. Modulares Seminarangebot zum Thema 
»Bürgerbeteiligung«

fueak.bw21.de 

Heinrich–Böll Stiftung Baden-Württemberg. Seminarangebote unter anderem zum 
Thema Bürgerbeteiligung, Rhetorik, Öffentlichkeitsarbeit, etc .

www.boell-bw.de

Nachhaltigkeitsbüro der LUBW – Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg. Thema »Nachhaltigkeit«. Das Nachhaltigkeitsbüro 
der LUBW bietet Kommunen und Initiativen Hilfestellung und Angebote bei der 
Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung mit Bürgermitwirkung. 

www.lubw.baden-wuerttemberg.de

Politisches Bildungsforum Baden-Württemberg der Konrad–Adenauer–Stiftung bietet 
Seminare zu Bürgerengagement und Ehrenamt. 

www.kas.de/bw

Stiftung Mitarbeit. Weiterbildungen zu unterschiedlichen Schwerpunkten von 
Bürgerbeteiligung, z.B. Steuerung von Kommunikationsprozessen, Konfliktmanage-
ment usw .

www.mitarbeit.de

Tagungszentrum Evangelische Akademie Bad Boll. Veranstaltungs– und Weiterbil-
dungsangebot, u .a . zum verschiedenen Themen rund um Bürgerbeteiligung

www.ev-akademie-boll.de/home.html

Universität Stuttgart. Studiengang Partizipation, Modulares Seminarangebot zum 
Thema »Bürgerbeteiligung«

www.uni-stuttgart.de/planupart 

Literatur und wissenschaftliche Studien 

RWE Stiftung. Das Kompendium der RWE Stiftung »Akzeptanz, Partizipation und 
Bürgerbeteiligung« dokumentiert aktuelle Veröffentlichungen zum Thema  
Bürgerbeteiligung und fasst deren Inhalte knapp und übersichtlich zusammen .

www.rwestiftung.com/web/cms/de/ 
2956264/rwe–stiftung/publikationen/
buergerbeteiligung–von–a–z 





Allianz für
Beteiligung

Initiative Allianz für Beteiligung e.V.

Königstraße 10 A 
70173 Stuttgart

Telefon: 0711/335 000-82

www.allianz-fuer-beteiligung.de



Kommunalrecht Baden-Württemberg

AUFGABEN DER GEMEINDE

  INHALTSVERZEICHNIS
4. Teil Aufgaben der Gemeinde
A. Weisungsfreie Aufgaben: Freiwillige Aufgaben und weisungsfreie Pflichtaufgaben
I. Freiwillige Aufgaben
II. Weisungsfreie Pflichtaufgaben
B. Weisungsaufgaben
C. Bundesauftragsangelegenheiten

4. Teil Aufgaben der Gemeinde
Die Aufgaben der Gemeinden werden gemäß § 2 GemO in freiwillige Aufgaben und
Pflichtaufgaben unterteilt, je nachdem, ob die Gemeinde kraft staatlichem Hoheitsakt
zu deren Erfüllung verpflichtet ist oder ob es ihr frei steht, sich deren anzunehmen.

Innerhalb der Pflichtaufgaben differenziert § 2 Abs. 2 und 3 GemO weiter zwischen
solchen, die weisungsfrei ausgeführt werden können und solchen, bei denen auch
die Art der Ausführung der staatlichen Weisung obliegt (sog. Weisungsaufgaben).
Anknüpfend an die letztgenannte Differenzierung werden die Arten der
gemeindlichen Aufgaben – etwa in § 118 GemO – auch in weisungsfreien
Angelegenheiten (= freiwillige Aufgaben und weisungsfreie Pflichtaufgaben) und
Weisungsangelegenheiten (= Pflichtaufgaben) eingeteilt.

Möglichkeiten der Differenzierung gemeindlicher Aufgaben

• nach Freiwilligkeit der Übernahme

• nach Weisungsgebundenheit der Gemeinde

A. Weisungsfreie Aufgaben: Freiwillige Aufgaben und
weisungsfreie Pflichtaufgaben

I. Freiwillige Aufgaben
freiwillige Aufgaben sind – der Name legt es bereits nahe – solche, zu deren
Erfüllung die Gemeinde nicht verpflichtet ist, die sie also übernimmt, ohne dass
hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht. Die Übernahme freiwilliger Aufgaben
ist den Gemeinden aufgrund der Selbstverwaltungsgarantie grundsätzlich bereits
gestattet. Daher werden die freiwilligen Aufgaben und die Berechtigung zu deren
Übernahme in § 2 GemO nicht extra benannt. Die Gemeinden haben insoweit ein
sog. Aufgabenfindungsrecht. Begrenzt ist die Möglichkeit der Aufgabenfindung in
mehrerlei Hinsicht. Zum einen kann die Gemeinde grundsätzlich nur auf ihrem
Hoheitsgebiet tätig werden und sich insoweit nur Aufgaben der örtlichen
Gemeinschaft annehmen. Zum anderen muss die Gemeinde bei der Übernahme von
freiwilligen Aufgaben stets ihre finanzielle Leistungsfähigkeit im Blick haben.
Ausdrücklich normiert ist diese Beschränkung in § 10 Abs. 2 GemO, der den
Gemeinden „in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit“ die Schaffung öffentlicher

Der Bau und der Betrieb eines örtlichen Heimatmuseums ist eine
freiwillige Aufgabe der Gemeinde. Hingegen ist die Gemeinde gem.
§ 3 Abs. 1 Feuerwehrgesetz verpflichtet, eine Feuerwehr
vorzuhalten („Jede Gemeinde hat auf ihre Kosten eine den
örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr
aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten.“).

BEISPIEL

Lassen Sie sich durch die beiden unterschiedlichen
Differenzierungsmethoden (freiwillige Aufgaben – Pflichtaufgaben
bzw. weisungsfreie und weisungsgebundene Aufgaben) nicht
verwirren. Machen Sie sich anhand des Schaubilds und den
nachfolgenden Ausführungen die Unterschiede klar!

EXPERTENTIPP

Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3 Mehr

Teste dein Wissen!

Bitte die richtigen Aussagen auswählen.

Lösen

Lerne Jura erfolgreich mit unseren Online-Kursen
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Jetzt entdecken

Kurspakete: Für das erste und das zweite
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 Gesamter Examensstoff im ZR, SR, ÖR oder komplett mit
Lernkalender

 Mehr als 232 Lernvideos, 1405 Übungen & Prüfungsschemata und
zusammenfassende Podcasts

 Alle Lernmaterialien auch zum Download



Weisungsfreie Pflichtaufgaben sind solche,
zu deren Erfüllung die Gemeinde durch
Gesetz verpflichtet sind, wobei der Art und
Weise der Aufgabenerfüllung der Gemeinde
überlassen ist.

Hinsichtlich der weisungsfreien Aufgaben
unterliegt die Gemeinde der Rechts- und
Fachaufsicht.

Der Betrieb eines Freibads ist eine freiwillige
Aufgabe einer Gemeinde.

Haben die Gemeinden bei der Erfüllung der
Pflichtaufgaben keinen Spielraum, handelt
es sich um weisungsgebunde
Pflichtaufgaben.

 Besuchen! Jetzt neu: Steuerrecht online lernen auf steuerkurse.de!
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Einrichtungen (= freiwillige Aufgabe) erlaubt.

Darüber hinaus darf sich eine Gemeinde nur dann freiwilligen Aufgaben zuwenden,
wenn zuvor die Erfüllung der ihr obliegenden Pflichtaufgaben gewährleistet ist. Weil
die freiwilligen Aufgaben im Rahmen der Selbstverwaltungsgarantie kraft freier
Willensentscheidung übernommen werden können, handelt es sich bei ihnen stets
um Selbstverwaltungsangelegenheiten und nicht um staatliche Aufgaben.

II. Weisungsfreie Pflichtaufgaben
Nach der Legaldefinition des § 2 Abs. 2 GemO sind Pflichtaufgaben solche, zu deren
Erfüllung die Gemeinden durch Gesetz verpflichtet sind. Ist den Gemeinden dabei
freigestellt, auf welche Art und Weise sie die Aufgaben erledigen, spricht man von
weisungsfreien Pflichtaufgaben.

Gerade wie die freiwilligen Aufgaben werden auch die weisungsfreien
Pflichtaufgaben in eigener Verantwortung der Gemeinde ausgeführt. Auch bei ihnen
handelt es sich demnach um Selbstverwaltungsangelegenheiten.

B. Weisungsaufgaben
Haben die Gemeinden bei der Erfüllung der ihnen kraft Gesetzes zugewiesenen
PflichtAufgaben keinen Spielraum, wie sie diese Aufgaben erledigen, spricht man von
weisungsgebundenen Pflichtaufgaben oder kurz von Weisungsaufgaben, § 2 Abs. 3
GemO.

Weisungsaufgaben werden den Gemeinden durch Gesetz zur Erfüllung nach
Weisung auferlegt, wobei im Gesetz der Umfang des Weisungsrechts zu bestimmen
ist (§ 2 Abs. 3 GemO). Weisungsaufgaben sind solche, bei denen die Gemeinden als
untere staatliche Verwaltung tätig werden, wie etwa als untere Baurechtsbehörde
(weitere Beispiele sind die Aufgaben nach dem PolG, dem GastG etc.). Darüber
hinaus sind gemäß § 15 Abs. 2 LVG die von den Stadtkreisen und Großen
Kreisstädten wahrgenommenen Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden
Weisungsaufgaben. Weisungsaufgaben sind im jeweiligen Gesetz regelmäßig
ausdrücklich als solche benannt.

Da hinsichtlich der Weisungsaufgaben sowohl das „ob“ als auch das „wie“ der

Beispiele für freiwillige Aufgabenbereiche der Gemeinden sind
Jugendhaus, Gemeindehalle, Theater, Museum, Freibad, öffentliche
Einrichtungen der Daseinsvorsorge, Städtepartnerschaften etc.

BEISPIEL

Zu den weisungsfreien Pflichtaufgaben zählen etwa

• die Straßenbaulast, §§ 9, 44 StrG;

• die Beleuchtung und das Räumen der Straßen, § 41 StrG;

• die Errichtung und der Betrieb von Schulen, § 48 SchulG;

• die Aufstellung von Bauleitplänen, § 1 Abs. 3 BauGB.

BEISPIEL

Rechtliche Auswirkungen hat die Charakterisierung einer Aufgabe
als weisungsfreie Aufgabe für die Frage der gemeindlichen
Aufsicht. § 118 Abs. 1 GemO beschränkt die Aufsicht über
weisungsfreie Aufgaben auf die Rechtsaufsicht (Rn. 321 ff.).
Überprüft werden kann nur die Rechtmäßigkeit, nicht aber die
Zweckmäßigkeit der Aufgabenerfüllung.

Entscheidend ist die Klassifizierung der Aufgabe auch für die
Bestimmung der zuständigen Widerspruchsbehörde: Große
Kreisstädte und Stadtkreise sind betreffend den weisungsfreien
Aufgaben Widerspruchsbehörde nach § 73 Abs. 1 Nr. 3 VwGO i.V.m.
§ 17 AGVwGO, da sie gem. § 119 GemO nicht der Rechtsaufsicht des
Landratsamts unterstehen (zur Unterscheidung von
kreisangehörigen Gemeinden, Großen Kreisstädten und
Stadtkreisen, Rn. 10 ff.).

HINWEIS

§ 62 Abs. 4 PolG normiert: „Ortspolizeibehörden sind die
Gemeinden. Die den Gemeinden hiernach übertragenen Aufgaben
sind Pflichtaufgaben nach Weisung.“

BEISPIEL
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Aufgabenerfüllung gesetzlich bestimmt ist, unterliegen die Gemeinden diesbezüglich
der Fachaufsicht (§ 118 Abs. 2 GemO, Rn. 374 ff.). Überprüft werden kann folglich
sowohl die Recht- als auch die Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

C. Bundesauftragsangelegenheiten
Eine Sonderform der Weisungsaufgaben bilden die Bundesauftragsangelegenheiten.
Führen die Länder Bundesgesetze im Auftrag des Bundes aus, bleibt die Errichtung
der entsprechenden Behörden und damit die Bestimmung der Vollzugskompetenz
dennoch Angelegenheit des Landes (vgl. Art. 85 GG). Auf diesem Wege können die
Länder den Gemeinden die Erledigung von Bundesaufgaben übertragen. Man
spricht dann von Bundesauftragsangelegenheiten. Nicht zulässig ist indes die
Übertragung von Aufgaben durch Bundesgesetz an die Gemeinden (Art. 84 Abs. 1
S. 7 GG). Ausnahmen sind aufgrund der Übergangsvorschrift des Art. 125a GG
möglich.

Sichere dir jetzt die perfekte Prüfungsvorbereitung!

In diesem Online-Kurs zum Thema "Aufgaben der Gemeinde"
wird dir in anschaulichen Lernvideos, leicht verständlichen
Lerntexten, interaktiven Übungsaufgaben und druckbaren
Abbildungen das umfassende Wissen vermittelt.

Jetzt weiter lernen!

Die Abgrenzung von freiwilligen Aufgaben, weisungsfreien
Pflichtaufgaben und Weisungsaufgaben kann man sich einfach mit
der Frage nach dem „ob“ und „wie“ der Aufgabenerfüllung merken:
Bei freiwilligen Aufgaben ist die Gemeinde sowohl hinsichtlich des
„ob“ als auch des „wie“ der Erfüllung frei. Bei weisungsfreien
Pflichtaufgaben ist das „ob“ staatlicherseits bestimmt, das „wie“
liegt in der Verantwortung der Gemeinde. Bei der Erfüllung von
Weisungsaufgaben ist den Gemeinden sowohl das „ob“ als auch
das „wie“ der Aufgabenerfüllung vorgegeben.

HINWEIS

DAS SAGEN UNSERE TEILNEHMER ÜBER UNSERE ONLINE-KURSE

Das Repetitorium hat mir sehr geholfen, dadurch hat Jura endlich mal wieder Spaß gemacht.

Nina K.
Referendarin

 

MIT DIESEN ONLINE-KURSEN BEREITEN WIR DICH ERFOLGREICH AUF DEINE PRÜFUNGEN VOR

€19,90

Einzelthemen für
Semesterklausuren & die
Zwischenprüfung

 Lernvideos & Webinar-
Mitschnitte

 Lerntexte & Foliensätze

Übungstrainer des
jeweiligen Kurses inklusive

Trainiert Definitionen,
Schemata & das Wissen
einzelner Rechtsgebiete

EINZELKURS
E

ab €17,90 mtl.

Gesamter Examensstoff in
SR, ZR, Ör für das 1. & 2.
Staatsexamen

 Lernvideos & Webinar-
Mitschnitte

 Lerntexte & Foliensätze

Übungstrainer aller
Einzelkurse mit über 3.000
Interaktive Übungen &
Schemata & Übungsfällen

 Integrierter Lernplan

KURSPAKET
E

ab €11,90 mtl.

Klausurtraining für das 1.
Staatsexamen in SR, ZR &
ÖR mit Korrektur

Video-Besprechungen &
Wiederholungsfragen

 Musterlösungen

Perfekter Mix aus
leichteren & schweren
Klausuren

Klausurlösung & -
Korrektur online

KLAUSUREN
KURSE

€9,90 mtl.

Übungsaufgaben &
Schemata für die
Wiederholung

 In den Einzelkursen &
Kurspaketen inklusive

 Perfekt für unterwegs

Trainiert Definitionen,
Schemata & das Wissen
aller Rechtsgebiete

Über 3.000 Interaktive
Übungen zur Wiederholung

ÜBUNGSTR
AINER

 

https://www.juracademy.de/s-juriq-komrbw/4-teil-aufgaben-der-gemeinde/c-bundesauftragsangelegenheiten.html
https://www.juracademy.de/c-bundesauftragsangelegenheiten.html
https://www.juracademy.de/jura/kurspaket/oeffentliches-recht/compact/mit-landesr-ba-wue/
https://www.juracademy.de/einzelkurse/
https://www.juracademy.de/jura/kurspaket/complete/12/ohne-besonderes-verwr/
https://www.juracademy.de/jura/klausurenkurs/complete/12/ohne-besonderes-verwr/I
https://www.juracademy.de/jura/uebungstrainer/complete


 Inhalte auch als PDF

 Erfahrene Dozenten

 19,90 € (einmalig)

Jetzt entdecken!

 Inhalte auch als PDF

 Erfahrene Dozenten

 ab 17,90 € (monatlich
kündbar)

Jetzt entdecken!

einreichen und abrufen

 Inhalte auch als PDF

 Erfahrene Korrektoren

 ab 11,90 € (monatlich
kündbar)

Jetzt entdecken!

des materiellen Rechts im
Schnelldurchlauf

 9,90 € (monatlich
kündbar)

Jetzt entdecken!

Nimm deinen persönlichen Repetitor
mit nach Hause!

Rechtliche Hinweise

IMPRESSUM  |  ZAHLUNGSMITTEL

WIDERRUFSRECHT  |  DATENSCHUTZ

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Facebook-Profil

Folge uns auf Facebook!

Für Informationen über aktuelle
Gerichtsurteile, Neuigkeiten zum
Jurastudium und Prüfungstipps



Kontaktdaten

examio GmbH - Geschäftsführer: Simon

Julius Dücker

Anschrift: Friedrichstraße 20, 57072 Siegen

 Telefon: +49 271 - 38 68 0170

 E-Mail: support@juracademy.de

 

https://www.juracademy.de/einzelkurse/
https://www.juracademy.de/jura/kurspaket/complete/12/ohne-besonderes-verwr/
https://www.juracademy.de/jura/kurspaket/complete/12/ohne-besonderes-verwr/
https://www.juracademy.de/jura/klausurenkurs/complete/12/ohne-besonderes-verwr/I
https://www.juracademy.de/jura/klausurenkurs/complete/12/ohne-besonderes-verwr/I
https://www.juracademy.de/jura/uebungstrainer/complete
https://www.juracademy.de/jura/uebungstrainer/complete
https://www.juracademy.de/
https://www.juracademy.de/impressum
https://www.juracademy.de/faq/zahlung
https://www.juracademy.de/widerrufsrecht
https://www.juracademy.de/datenschutz
https://www.juracademy.de/agb
https://www.facebook.com/juracademy/


Baurecht Bayern

DER FLÄCHENNUTZUNGSPLAN

  INHALTSVERZEICHNIS
1. Funktion des Flächennutzungsplanes
2. Zuständigkeiten und Genehmigungserfordernis (Genehmigungspflicht;
Organkompetenz)
3. Rechtsnatur des Flächennutzungsplanes
II. Inhalt des Flächennutzungsplanes
III. Verfahren zum Erlass eines Flächennutzungsplanes
1. Anpassungspflicht für öffentliche Planungsträger
2. Rechtliche Bindung der Gemeinde (Entwicklungsgebot)
3. Rechtliche Wirkungen gegenüber Dritten
1. Für die Gemeinde
2. Für Dritte

1. Funktion des Flächennutzungsplanes
Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 BauGB soll der Flächennutzungsplan für das gesamte
Gemeindegebiet die städtebauliche Ordnung in Grundzügen darstellen.  Der
Flächennutzungsplan ist damit, wie § 1 Abs. 2 BauGB auch klarstellt, ein
vorbereitender Bauleitplan. Ausgehend von § 5 Abs. 1 S. 1 BauGB hat der
Flächennutzungsplan grundsätzlich gemeindeumfassend zu sein. Eine Ausnahme
hierzu schafft lediglich § 5 Abs. 1 S. 2 BauGB. Aus dem Flächennutzungsplan hat die
Gemeinde im Regelfall zeitlich nachfolgend den Bebauungsplan als verbindlichen
Bauleitplan zu entwickeln, § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB. Erst mit dem Bebauungsplan schafft
die Gemeinde rechtsverbindliches Baurecht. Der Flächennutzungsplan ist damit
anders als der Bebauungsplan nicht parzellenscharf. Er legt nur eine auf der zweiten
Ebene der Entwicklung der Bebauungspläne zu beachtende Grundordnung der
Bebauung für die jeweilige Gemeinde fest.  § 204 Abs. 1 BauGB schafft die
Möglichkeit gemeinsamer Flächennutzungspläne benachbarter Gemeinden.

2. Zuständigkeiten und Genehmigungserfordernis
(Genehmigungspflicht; Organkompetenz)
Der Flächennutzungsplan wird anders als der Bebauungsplan, für den § 10 Abs. 1
BauGB zwingend die Satzung als Rechtsform vorschreibt, durch einfachen
Gemeinderatsbeschluss erlassen. § 10 Abs. 1 BauGB gilt für den
Flächennutzungsplan nicht.

Die Verbandskompetenz zum Erlass des Flächennutzungsplanes ist in § 2 Abs. 1
BauGB geregelt. Demnach ist die Gemeinde zuständig für den Erlass eines
Flächennutzungsplanes.

Die Frage der Organkompetenz innerhalb der jeweiligen Gemeinde lässt sich nicht
durch das BauGB beantworten. Die Verfahrensvorschriften des BauGB werden
insoweit ergänzt durch die Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO). Für die Frage
der Organkompetenz ist nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts allein das
landesrechtliche Kommunalrecht maßgeblich. 

An dieser Stelle gilt es nun die Bestimmung des § 6 Abs. 1 BauGB zu beachten,
wonach der Flächennutzungsplan der Genehmigung der höheren
Verwaltungsbehörde bedarf. Bei diesem gesetzlich vorgeschriebenen
Genehmigungsverfahren handelt es sich um eine besondere Ausprägung der
staatlichen Aufsicht über die Gemeinde (vgl. Art. 83 Abs. 4 BV, Art. 37 Abs. 1 S. 2
LKrO). Da Bauleitplanung Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung und
damit des eigenen Wirkungskreises der Gemeinde ist, liegt ein Fall der
Rechtsaufsicht vor.  Die Genehmigung teilt damit auch die allgemeine Rechtsnatur
rechtsaufsichtlicher Maßnahmen als Verwaltungsakt.  Nach dem allgemeinen
Aufbau des Freistaates Bayern ist höhere Verwaltungsbehörde grundsätzlich die
jeweilige Bezirksregierung. Diese Regierungszuständigkeit wird in Bayern über die
Vorschriften in § 203 Abs. 3 BauGB, § 2 Abs. 1 und 2 ZustVBau  modifiziert.

Denken Sie bitte daran, dass bei Zuständigkeit einer
Gebietskörperschaft (Gemeinde, Landkreis, Bezirk) eine saubere
Trennung zwischen Verbands- und Organkompetenz von Ihnen
erwartet wird. Machen Sie sich noch einmal klar, dass die
Zuständigkeit der erste Prüfungspunkt bei der Erörterung der
formellen Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes/einer
Satzung/einer Verordnung ist.

EXPERTENTIPP
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Bei einem Flächennutzungsplan einer kreisangehörigen Gemeinde gilt demnach § 6
Abs. 1 BauGB, § 203 Abs. 3 BauGB, § 2 Abs. 1 ZustVBau. Damit ist zuständige
Genehmigungsbehörde in Abweichung von § 6 Abs. 1 BauGB in diesen Fällen das
jeweils örtlich zuständige Landratsamt.

Die zuständige staatliche Behörde darf die Genehmigung eines
Flächennutzungsplanes nur versagen, wenn dieser nicht ordnungsgemäß zustande
gekommen ist (beachtlicher Verfahrensverstoß) oder gegen Normen des BauGB
(„dieses Gesetzbuchs“), gegen auf der Grundlage des BauGB erlassene
Rechtsvorschriften oder sonstige Rechtsvorschriften verstößt.

Diese Genehmigung stellt für die jeweilige Staatsbehörde eine rechtlich gebundene
Entscheidung dar. Ein Ermessen bei der Erteilung/Versagung steht der
Aufsichtsbehörde nicht zu. 

Da Flächennutzungspläne grundsätzlich ein genehmigungsbedürftiges
Rechtsgeschäft darstellen, gilt es im Bereich der Organkompetenz jetzt Art. 32 Abs. 2
S. 2 Nr. 1 GO zu beachten. Aufgrund der Genehmigungspflicht aus dem BauGB (§ 6
Abs. 1 BauGB) scheidet eine Übertragung des Verfahrens auf einen eventuell
vorhandenen Bauausschuss aus. Flächennutzungspläne sind stets vom Gemeinderat
zu erlassen. 

Kommentieren Sie sich die Bestimmungen der § 203 Abs. 3 BauGB,
§ 2 Abs. 1 und 2 ZustVBau neben § 6 Abs. 1 BauGB, damit Ihnen die
Bestimmung der zuständigen Genehmigungsbehörde bei
Flächennutzungsplänen keine Schwierigkeiten bereitet.

EXPERTENTIPP

Sofern die Genehmigung eines Flächennutzungsplanes einer
Großen Kreisstadt in Streit steht, gilt es § 2 Abs. 2 ZustVBau zu
beachten, der bestimmt, dass § 2 Abs. 1 ZustVBau nicht für Große
Kreisstädte gilt. Demnach verbleibt es bei der Grundregel in § 6
Abs. 1 BauGB; die Regierung ist zuständige
Genehmigungsbehörde. Bei Flächennutzungsplänen einer
kreisfreien Stadt schafft § 2 ZustVBau keine Sonderregelung. Es
bleibt in diesen Fällen bei der Regierungszuständigkeit aus § 6
Abs. 1 BauGB. Dies ist auch sachlogisch, da kreisfreie Städte kein
zugehöriges Landratsamt (vgl. § 2 Abs. 1 ZustVBau) kennen.

HINWEIS

Beachten Sie, dass im Genehmigungsverfahren für den
Flächennutzungsplan eine voll umfängliche Vereinbarkeitsprüfung
des vorgelegten Planes mit dem gesamten berührten materiellen
Recht stattzufinden hat (vgl. § 6 Abs. 2 BauGB). Dies ist Folge
dessen, dass der Flächennutzungsplan in der Regel chronologisch
die erste planerische Entscheidung der Gemeinde ist, die dann von
dieser über § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB in rechtsverbindliche
Bebauungspläne umzusetzen ist (Entwicklungsgebot).

HINWEIS

Beachten Sie, dass Ihnen diese Konstellation in Klausuren
durchaus begegnen kann. Sofern das Landratsamt bzw. die
Regierung die Genehmigung für einen gemeindlichen
Flächennutzungsplan versagt, ist in diesen Fällen ein Rechtsschutz
der Gemeinde eröffnet. Mittels einer Verpflichtungsklage in Form
der Versagungsgegenklage, § 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO, muss die
Gemeinde die Genehmigung ihres Flächennutzungsplanes
gerichtlich erstreiten.

EXPERTENTIPP

Kommentieren Sie sich Art. 32 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GO neben § 6 Abs. 1
BauGB, damit Ihnen die gedankliche Verbindung von
Genehmigungspflicht und Organkompetenz verdeutlicht wird.
Auch hier sehen Sie die inhaltliche Verknüpfung von Bau- und
Kommunalrecht!

EXPERTENTIPP

Wenn die kreisangehörige Gemeinde A-Dorf einen neuen
Flächennutzungsplan erlassen will und innerhalb der Gemeinde
die Organe erster Bürgermeister, Gemeinderat und Bauausschuss
vorhanden sind und die Gemeinde in ihrer Geschäftsordnung
sämtliche Bauangelegenheiten auf den Bauausschuss übertragen

BEISPIEL

 



3. Rechtsnatur des Flächennutzungsplanes
Da § 10 Abs. 1 BauGB für den Flächennutzungsplan nicht gilt, hat der
Flächennutzungsplan keine Rechtsnormqualität.  Im Wesentlichen erschöpft sich
seine Bedeutung in der Forderung von § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB an die Gemeinde, aus
dem Flächennutzungsplan den rechtsverbindlichen Bebauungsplan zu entwickeln.
Der Flächennutzungsplan hat damit grundsätzlich nur verwaltungsinterne
Bedeutung, indem er die Gemeinde verpflichtet, dem Entwicklungsgebot Rechnung
zu tragen. Der Flächennutzungsplan enthält damit keine für jedermann
verbindlichen Regelungen und erzeugt grundsätzlich keine Rechte und Pflichten für
Dritte.  Insbesondere verleiht er auch keinen Anspruch auf Umsetzung seiner
Darstellungen in Bebauungspläne. Da § 1 Abs. 3 S. 2 BauGB insoweit von
Bauleitplänen spricht, gilt diese Bestimmung selbstverständlich auch für
Flächennutzungspläne.

Der Flächennutzungsplan kann auch nicht als Verwaltungsakt im Sinne von Art. 35
BayVwVfG begriffen werden. Er stellt keine hoheitliche Maßnahme zur Regelung
eines Einzelfalles mit unmittelbarer Rechtswirkung nach außen dar. 

Damit sind Flächennutzungspläne hoheitliche Äußerungen sui generis, die die
Gemeinde lediglich über die gesetzliche Bestimmung des § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB
binden. 

II. Inhalt des Flächennutzungsplanes
Im Flächennutzungsplan kann die Gemeinde darstellen, was baurechtlich im zeitlich
nachfolgenden Bebauungsplan als rechtsverbindliche Festsetzung umgesetzt
werden soll. Die Gemeinde hat sich bei ihrer Darstellung, wie es § 5 Abs. 1 S. 1
BauGB fordert, auf die Grundzüge zu beschränken. Erst der Bebauungsplan stellt die
höhere Konkretisierungsstufe dar, die verbindliches Baurecht auch für Dritte schafft.
Da Bauleitplanung Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung ist, kommt der
Gemeinde bei Ausgestaltung des Flächennutzungsplanes ein weites planerisches
Ermessen zu (vgl. Wortlaut „können“ in § 5 Abs. 2 BauGB). Der Katalog der
Darstellungsmöglichkeiten ist in § 5 Abs. 2 BauGB geregelt. Wie der Wortlaut
„insbesondere“ indiziert, ist diese Aufzählung nicht abschließend. 
§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB ermöglicht als in der Praxis maßgebliche Bestimmung die
Darstellung von für die Bebauung vorgesehenen Flächen nach der allgemeinen Art
ihrer baulichen Nutzung (Bauflächen) bzw. nach der besonderen Art ihrer baulichen
Nutzung (Baugebiete).

An dieser Stelle verläuft eine zu beachtende Verbindungslinie zur BauNVO.  Nach
§ 1 Abs. 1 BauNVO können im Flächennutzungsplan die Flächen als Bauflächen nach
ihrer allgemeinen Art dargestellt werden (z.B. als Wohnbauflächen oder als
gewerbliche Bauflächen, § 1 Abs. 1 Nrn. 1, 3 BauNVO). § 1 Abs. 2 BauNVO ermöglicht
einen höheren Konkretisierungsgrad bereits auf der Stufe des vorbereitenden
Flächennutzungsplanes durch Darstellung einzelner Baugebiete nach ihrer
besonderen Nutzung (z.B. als Allgemeines Wohngebiet oder als Gewerbe- oder
Industriegebiet, § 1 Abs. 2 Nrn. 3, 8, 9 BauNVO).

III. Verfahren zum Erlass eines Flächennutzungsplanes
Da das BauGB in den §§ 1 ff. BauGB grundsätzlich von Bauleitplänen spricht, gelten
die Verfahrensbestimmungen grundsätzlich sowohl für den Flächennutzungsplan
wie auch für den Bebauungsplan. Im Rahmen des Verfahrens zum Erlass des
prüfungsrelevanteren Bebauungsplanes werden wir diese Detailanforderungen des
BauGB näher kennenlernen. Auf diese Ausführungen sei an dieser Stelle verwiesen.

hat (Art. 32 Abs. 2 S. 1 GO), so verdrängt der Bauausschuss den
Gemeinderat nicht für die Angelegenheit „Flächennutzungsplan“
(vgl. Art. 30 Abs. 2 GO). Es gilt hier die Bestimmungen in § 6 Abs. 1
BauGB und Art. 32 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GO zu beachten. Für ein
Rechtsgeschäft, das der Genehmigung bedarf, bleibt der
Gemeinderat organzuständig. Die Genehmigung selbst ist, da A-
Dorf kreisangehörig ist, durch das zuständige Landratsamt zu
erteilen (§§ 203 Abs. 3 BauGB, 2 Abs. 1 ZustVBau).

Definition: Flächennutzungsplan

DEFINITION Hier klicken zum Ausklappen

§ 5 Abs. 4 BauGB eröffnet die Möglichkeit, sonstige Planungen
Dritter bzw. sonstige Nutzungsregelungen aufgrund anderer
gesetzlicher Bestimmungen in den Flächennutzungsplan
nachrichtlich zu übernehmen. Diese nachrichtlichen Übernahmen
nehmen an der Rechtsnatur des Flächennutzungsplanes nicht teil.
Sie sind rein deklaratorischer Natur. 

HINWEIS

 



Dennoch gibt es einige Besonderheiten im Bereich der Flächennutzungspläne, auf
die an dieser Stelle hingewiesen sei.

Zunächst gilt es noch einmal zu beachten, dass zuständiges Organ innerhalb der
Gemeinde zum Erlass eines Flächennutzungsplanes ausschließlich der Gemeinderat
ist (Art. 32 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GO). Der Flächennutzungsplan ist darüber hinaus ein
stets genehmigungspflichtiges Rechtsgeschäft nach § 6 Abs. 1 BauGB.

Dem Flächennutzungsplan ist nach § 5 Abs. 5 BauGB eine Begründung mit den
Angaben nach § 2a BauGB beizufügen. Die Begründung hat demnach die Ziele,
Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Flächennutzungsplanes und die
Ergebnisse der durchgeführten Umweltprüfung (Umweltbericht) wiederzugeben. Die
Begründung ist ähnlich einer Gesetzesbegründung nicht Teil der
Flächennutzungsplanung selbst, sondern wird dieser „beigefügt“. Damit erlangt nur
der Flächennutzungsplan selbst Rechtswirksamkeit. 

1. Anpassungspflicht für öffentliche Planungsträger
Gemäß § 7 BauGB haben sämtliche öffentlich-rechtlichen Planungsträger, die am
Bauleitplanverfahren beteiligt wurden und der gemeindlichen Planungsabsicht nicht
widersprochen haben, ihre Planungen dem Flächennutzungsplan anzupassen. Hat
der Planungsträger widersprochen, unterliegt er keiner Anpassungspflicht.
Gemeindlicher Plan und Fachplanung bestehen dann selbstständig nebeneinander.


2. Rechtliche Bindung der Gemeinde (Entwicklungsgebot)
§ 8 Abs. 2 S. 1 BauGB verpflichtet die Gemeinde, soweit der Flächennutzungsplan
zeitlich vorausgehend zum Bebauungsplan erlassen wurde, die Bebauungspläne aus
dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Damit erfolgt eine Selbstbindung der
Gemeinde an ihre im Flächennutzungsplan dargestellte planerische
Grundkonzeption. Um § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB zu genügen, muss die Grundkonzeption
des Flächennutzungsplanes im Bebauungsplan aufgegriffen werden und lediglich
einem höheren Konkretisierungsgrad zugeführt werden.  Da sich die Forderung
des § 8 Abs. 2 BauGB an die Gemeinde richtet, hat der Flächennutzungsplan
grundsätzlich keine verbindliche Außenwirkung gegenüber Dritten. 

3. Rechtliche Wirkungen gegenüber Dritten
Grundsätzlich hat der Flächennutzungsplan nur die dargestellte verwaltungsinterne,
gemeindebindende Wirkung über die gesetzliche Bestimmung in § 8 Abs. 2 S. 1
BauGB. Für den einzelnen Grundstückseigentümer schafft der Flächennutzungsplan
kein Baurecht.  Dazu ist nur der Bebauungsplan als verbindlicher Bauleitplan
imstande. Nur für Bebauungspläne gilt die Bestimmung in § 30 BauGB.

Mittelbare Außenwirkung erlangt der Flächennutzungsplan allerdings bei
Bauvorhaben im Außenbereich, § 35 BauGB . § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BauGB bestimmt
insoweit, dass ein Bauvorhaben im Außenbereich insbesondere dann öffentliche
Belange beeinträchtigt, wenn es den Darstellungen des Flächennutzungsplanes
widerspricht. Mithin ist es nicht ausgeschlossen, dass die Darstellungen des
Flächennutzungsplanes, obwohl dieser grundsätzlich nur die Gemeinde in § 8 Abs. 2
S. 1 BauGB verpflichtet, zur Versagung eines Bauvorhabens im Außenbereich führen.
 Wann diese Voraussetzungen gegeben sind, werden wir im Rahmen der

Erläuterung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im
Außenbereich näher erläutern.

Eine weitere mittelbare Außenwirkung schafft § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB, wonach einem
Bauvorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB öffentliche Belange auch dann
entgegen stehen, wenn hierfür im Flächennutzungsplan eine Ausweisung an anderer
Stelle erfolgt ist.

Machen Sie es sich an dieser Stelle möglichst einfach. Wer das
Verfahren zum Erlass eines Bebauungsplanes kennt und
beherrscht, tut sich auch im Bereich eines Flächennutzungsplanes
leicht. Sie müssen hier nur darauf achten, dass, wenn das Gesetz
von Bauleitplänen spricht, die Anforderungen für
Flächennutzungs- und Bebauungsplan gemeinsam gelten. Nur
wenn das Gesetz den Flächennutzungsplan explizit in Bezug nimmt
(z.B. § 5 Abs. 5 BauGB) gilt diese Anforderung dann
selbstverständlich nur für Flächennutzungspläne, nicht aber für
Bebauungspläne.

HINWEIS

Aus einem unwirksamen Flächennutzungsplan kann kein
wirksamer Bebauungsplan entwickelt werden.

HINWEIS
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Schließlich ermächtigt § 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB die Gemeinde dazu, durch Satzung
bebaute Bereiche im Außenbereich als im Zusammenhang bebaute Ortsteile
festzulegen, wenn die diesbezüglichen Flächen im Flächennutzungsplan als
Bauflächen dargestellt sind. Diese gesetzliche Möglichkeit einer
Innenbereichssatzung ermöglicht der Gemeinde eine rechtliche Aufwertung von
Außenbereichsflächen (§ 35 BauGB) zu einem Innenbereich nach § 34 BauGB. Die
weitere bauplanerische Prüfung hat dann bei Wirksamkeit einer derartigen
Innenbereichssatzung am Maßstab des § 34 BauGB zu erfolgen. 

1. Für die Gemeinde
Kommt es zur Versagung der Genehmigung für einen Flächennutzungsplan (§ 6
Abs. 1 BauGB), so hat die Gemeinde hierauf mit einer Verpflichtungsklage in Form
der Versagungsgegenklage § 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO zu reagieren. Die abgelehnte
Genehmigung stellt für die Gemeinde einen sie belastenden Verwaltungsakt dar, den
sie rechtlich angreifen kann. Die Klagebefugnis der Gemeinde ergibt sich aus einem
möglichen Anspruch auf Genehmigung aus § 6 Abs. 1, 2 BauGB und einer möglichen
Verletzung der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie aus Art. 28 Abs. 2 GG,
Art. 11 Abs. 2 BV. 

Die Klage der Gemeinde ist dabei gegen den Freistaat Bayern zu richten, da das
Genehmigungsverfahren nach § 6 Abs. 1 BauGB einen Sonderfall staatlicher Aufsicht
über die Gemeinde darstellt (Rechtsaufsicht im eigenen Wirkungskreis).

Die Klage der Gemeinde ist schließlich nach § 113 Abs. 5 S. 1 VwGO begründet, wenn
der Gemeinde ein Anspruch auf Genehmigung des Flächennutzungsplanes zur Seite
steht. Dies wiederum ist dann der Fall, wenn der Flächennutzungsplan formell und
materiell rechtmäßig durch die Gemeinde erlassen wurde. Es liegt dann Spruchreife
vor, da der Staatsbehörde bei Erteilung/Versagung der Genehmigung in § 6 Abs. 1
BauGB kein Ermessensspielraum zukommt. Für den Bürger handelt es sich bei der
Genehmigung nur um einen unselbstständigen Teil des Planaufstellungsverfahrens,
der nicht isoliert angegriffen werden kann. 

2. Für Dritte
Da der Flächennutzungsplan einen Plan sui generis darstellt und er nicht gemäß
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung erlassen wird, kann er dem Grunde nach nicht im
Wege der prinzipalen Normenkontrolle nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO angegriffen
werden. 
Eine Ausnahme hiervon stellt ein Flächennutzungsplan dar, der nach § 35 Abs. 3 S. 3
BauGB eine entsprechende Flächenzuweisung für bestimmte privilegierte bauliche
Anlagen nach § 35 Abs. 1 BauGB ausspricht. 
Ein derartiger Flächennutzungsplan kann mittels einer Normenkontrolle angegriffen
werden. Dabei kann zumindest in Bayern dahingestellt bleiben, ob diese
Fallkonstellation in Analogie zu § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO zu lösen ist oder ob insofern
ein Fall von § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO vorliegt. Da in Bayern die Bestimmung des Art. 5
AGVwGO das Normenkontrollverfahren auch gegen sonstige untergesetzliche
Rechtsakte außerhalb des BauGB eröffnet, spielt dieser Streit in bayerischen
Examensklausuren keine Rolle.

Begründet wird diese ausnahmsweise Zulässigkeit einer Normenkontrolle
ungeachtet der unstreitig fehlenden Satzungsqualität eines Flächennutzungsplanes
damit, dass ein Flächennutzungsplan mit dem Inhalt des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB eine
abschließende rechtsverbindliche Planungsaussage trifft. Mit Zuweisung der
privilegierten Anlagen auf bestimmte Außenbereichsstandorte wird gleichzeitig
quasi spiegelbildlich die Aussage getroffen, dass derartige Anlagen außerhalb der
gewählten Standorte unzulässig sind. Insoweit trifft bereits der Flächennutzungsplan

Diese letzte Konstellation hat insbesondere Bedeutung im Bereich
der Errichtung von Windkraftanlagen. Hier kann die Gemeinde mit
Hilfe des Flächennutzungsplanes so genannte
Konzentrationszonen für Windkraftanlagen (Vorrangfläche) auf
ihrem Gemeindegebiet ausweisen. Diese haben dann über § 35
Abs. 3 S. 3 BauGB die Wirkung, dass die grundsätzlich
privilegierten Windkraftanlagen (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) im
Außenbereich dieser Gemeinde nur noch in den ausgewiesenen
Konzentrationszonen zulässig sind, im Übrigen ihnen aber trotz
der gesetzlichen Privilegierung öffentliche Belange
entgegenstehen.

BEISPIEL

Denken Sie noch einmal daran, dass bei der Klagebefugnis für eine
Verpflichtungsklage die Adressatentheorie (Art. 2 Abs. 1 GG)
niemals ausreicht. Sie müssen hier immer auf einen möglichen
Anspruch des Klägers abstellen. Hinzu kommt bei Klagen einer
Gemeinde, dass für diese Art. 2 Abs. 1 GG ohnehin nicht gilt. Sie
müssen bei Klagen der Gemeinde daher stets auf die kommunale
Selbstverwaltungsgarantie aus Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 11 Abs. 2 BV
als mögliches verletztes Recht abstellen.

HINWEIS
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auf der ersten planerischen Stufe eine verbindliche Entscheidung, die auch im
Einzelgenehmigungsverfahren bindend ist. Der Flächennutzungsplan schafft bzw.
verweigert auf dieser frühen planerischen Ebene damit Baurecht und ist insofern
„bebauungsplanähnlich“ (2. Stufe der Bauleitplanung). Diese ausnahmsweise
Gleichstellung rechtfertigt die Erstreckung des Normenkontrollverfahrens auf den
Flächennutzungsplan in Fällen des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB.  Ist die Regelung über
die Ausweisung von Konzentrationszonen bzw. der Ausschluss von Anlagen im
übrigen Gemeindegebiet rechtswidrig erfolgt, so ist nach Auffassung des
Bundesverwaltungsgerichts nur diese konkrete Regelung im betroffenen
Flächenutzungsplan unwirksam, dieser aber im Übrigen rechtsgültig. Das
Bundesverwaltungsgericht hat dies in einer noch nicht veröffentlichten
Entscheidung vom 13.12.2018 klargestellt.

Bitte beachten Sie, dass das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) für anerkannte
Umweltverbände (§ 3 UmwRG) eine erweiterte Möglichkeit des Rechtsschutzes gegen
Flächennutzungspläne geschaffen hat. Dies ergibt sich aus § 1 Abs. 1 Nr. 4, § 2 Abs. 7
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und Nr. 1.8 der Anlage
5 Liste „SUP-pflichtiger Pläne und Programme“, die auf § 6 BauGB verweist. Auch
insoweit steht anerkannten Umweltverbänden (aber nur diesen, nicht aber
Privatpersonen) künftig die Möglichkeit einer Normenkontrolle zur Verfügung. Bei
einer solchen gilt es aber folgende Besonderheiten zu beachten. In Abweichung von
§ 47 Abs. 2 S. 1 VwGO bedarf es in diesen Fällen keiner Geltendmachung der
Verletzung in eigenen Rechten (§ 2 Abs. 1 UmwRG). Allerdings gilt es die
Präklusionsvorschrift in § 7 Abs. 3 UmwRG zu beachten. Die Begründetheit einer
derartigen Normenkontrolle regelt § 2 Abs. 4 UmwRG. Beachten Sie an dieser Stelle
weiter, dass sich der Rechtsbehelf vom sonst in § 47 VwGO üblichen objektiven
Normbesanstandungsverfahren löst und in der Begründetheit ausnahmsweise eine
Rechtsverletzung fordert.

Sichere dir jetzt die perfekte Prüfungsvorbereitung!

In diesem Online-Kurs zum Thema "Der Flächennutzungsplan"
wird dir in anschaulichen Lernvideos, leicht verständlichen
Lerntexten, interaktiven Übungsaufgaben und druckbaren
Abbildungen das umfassende Wissen vermittelt.

Jetzt weiter lernen!

Diese ausnahmsweise Möglichkeit der Normenkontrolle gegen eine
Darstellung im Flächennutzungsplan nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB
müssen Sie kennen. Kommentieren Sie sich den § 47 Abs. 1 VwGO
neben die Bestimmung des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB. Denken Sie
aber auch noch einmal daran, dass der Flächennutzungsplan ein
Plan eigener Art und keine Satzung nach § 10 Abs. 1 BauGB ist.

EXPERTENTIPP

Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 3

Mehr

Teste dein Wissen!

Für welches Gebiet gilt ein Flächennutzungsplan
regelmäßig?

Lösen

Lerne Jura erfolgreich mit unseren Online-Kursen
Kurspaket

Klausurenkurs

Einzelkurs

Webinar

Für das gesamte Gemeindegebiet

Für das gesamte Bundesland.

Für mehrere örtlich zusammenhängende
Gemeinden.

Für einen Teil des Gemeindegebiets.
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Maß der baulichen Nutzung – Baurecht
Lexikon, zuletzt aktualisiert am: 04.07.2021 | Jetzt kommentieren

ERKLÄRUNG ZUM BEGRIFF MASS DER BAULICHEN NUTZUNG – BAURECHT

Das „Maß der baulichen Nutzung“ ist ein Bestandteil des öffentlichen Baurechts, speziell des
Bauplanungsrechts. Im Baugesetzbuch ist es ein unverzichtbares Instrument, welches der
Gewährleistung der städtebaulichen Nutzung dient. Meistens erfolgt durch die Festlegung des
Maßes der baulichen Nutzung auch eine Beschränkung der Bebauungsdichte.

Das Maß der baulichen Nutzung ist neben der Art der baulichen Nutzung das wichtigste Kriterium,
um die Zulässigkeit eines Bauvorhabens beurteilen zu können. Sie ist somit als ein sehr
bedeutendes Element für das äußere Erscheinungsbild der Städte anzusehen, da es dieses
mitbestimmt. Insbesondere wird durch das Maß der baulichen Nutzung festgelegt, wie hoch, wie
dicht und mit welcher Intensität Flächen bebaut beziehungsweise versiegelt werden dürfen. Das
zulässige Maß der baulichen Nutzung ergibt sich entweder anhand der Festsetzungen eines
Bebauungsplanes,  oder aber innerhalb eines bebauten Ortsteils nach der Eigenart dessen
Umgebung. Im Bebauungsplan werden üblicherweise die Höchstmaße der baulichen Nutzung
festgelegt. Dies bedeutet in der Praxis, dass diese Maße zwar unter-, aber nicht überschritten
werden dürfen. Gelegentlich kommt es auch vor, dass ein Bebauungsplan konkrete Maße oder
Mindestmaße der baulichen Nutzung vorgibt.

In Ausnahmefällen dürfen die Höchstmaße der baulichen Nutzung auch überschritten werden. Dies
ist aber nur gestattet, wenn dies aus besonderen städtebaulichen Gründen erforderlich ist. Darüber
hinaus muss die Überschreitung der Höchstmaße der baulichen Nutzung durch Maßnahmen oder
Umstände ausgeglichen werden, welche sicherstellen, dass weder gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse beeinträchtigt werden, noch die Umwelt in irgendeiner Form zu Schaden
kommt.  Auch dürfen öffentliche Belange einer Überschreitung der Höchstmaße der baulichen
Nutzung nicht entgegenstehen.

Zum Maß der baulichen Nutzung zählen:

Baumassenzahl
Geschossfläche
Geschossflächenzahl
Grundfläche
Grundflächenzahl
Höhe der baulichen Anlage
Zahl der Vollgeschosse

In der Praxis finden aber überwiegend nur drei dieser Kriterien Anwendung:

Grundflächenzahl (GRZ)
Geschossflächenzahl (GFZ)
Baumassenzahl (BMZ)

Die Grundflächenzahl gibt an, wie viele Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter
Grundstücksfläche überbaut werden dürfen. Wie die Fläche des jeweiligen Grundstücks zu
berechnen ist, ergibt sich aus § 19 BauNVO.  Wird diese Grundflächenzahl mit der
Grundstücksgröße multipliziert, ergibt sich die zulässige Grundfläche des Gebäudes.

Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viele Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter
Grundstücksfläche zulässig sind. Wie die Fläche des jeweiligen Grundstücks zu berechnen ist, ergibt
sich hierbei aus § 20 BauNVO. Wied die Geschossflächenzahl mit der Grundstücksgröße multipliziert,
ergibt sich die zulässige Gesamt-Geschossfläche eines Gebäudes.

Die Baumassenzahl  gibt an, wie viele Kubikmeter Baumasse je Quadratmeter Grundstücksfläche
zulässig sind. Wie die Fläche des jeweiligen Grundstücks zu berechnen ist, ergibt sich aus § 21
BauNVO. Wird die baumassenzahl mit der Grundstücksgröße multipliziert, ergibt sich die zulässige
Baumasse eines Gebäudes.

  Teilen   Twittern   E-Mail 

BEARBEITEN

Häufige Rechtsfragen zum Thema

Pferdestall & Carport
Succy1987 schrieb am 18.09.2012, 10:24 Uhr:

Eine Frau und ihr Mann haben im nächsten Jahr vor, ein Carport für
Ihre 2 Traktoren sowie für 2 Traktorhänger auf Ihr eigenes Grundstück
zu bauen. An das Carport soll hintenrum ein kleiner Pferdestall (aus
Holz) mit 2 Boxen á 3x3m und einem kleinen Heu- und Stohlager für
jeweils eine Rolle á 1,60m im Durchmesser angebaut werden.Die...
» weiter lesen

Maß der baulichen Nutzung – Baurecht Urteile und Entscheidungen

Eine in einem Nachbarrechtsstreit vergleichsweise getroffene Einigung
zwischen den Nachbarn über die Änderung eines Bauvorhabens, mit
der sich auch die Baugenehmigungsbehörde einverstanden erklärt hat,
hindert diese nicht, auch ein davon abweichendes, aber ebenfalls mit
den baurechtlichen Vorschriften zu vereinbarendes Bauvorhaben zu...

» OVG-BERLIN, 28.01.2003, OVG 2 B 18.99

Die Höhe eines Bauvorhabens im unbeplanten Innenbereich, das wegen
einer entlang der Erschließungsstraße verlaufenden faktischen Baulinie
aus planungsrechtlichen Gründen zur Straße hin grenzständig errichtet
werden muss, wird gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 LBauO nicht durch

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG –
BAURECHT – WEITERE BEGRIFFE IM
UMKREIS

Baunutzungsverordnung 
Bei der Baunutzungsverordnung
[BauNVO] handelt es sich um
eine vom Bund erlassene

Rechtsverordnung zum öffentlichen
Baurecht, die zum Inhalt hat, nach
welcher Art und Maßgabe ein Grundstück
baulich genutzt werden kann. Sie betrifft
dabei nicht...

Einfacher Bebauungsplan 
Ein einfacher Bebauungsplan
liegt dann vor, wenn die für
einen qualifizierten

Bebauungsplan notwendigen
Voraussetzungen fehlen, also wenn
keinerlei Festsetzungen über die Art und
das Maß der Nutzung, die örtlichen
Verkehrsflächen sowie die...
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Kommentar hinzufügen

das bauordnungsrechtliche Abstandsgebot des § 8 LBauO, sondern...

» OVG-RHEINLAND-PFALZ, 24.03.2004, 8 B 10320/04.OVG

Baurecht; (erfolglose) Nachbarklage gegen Mehrfamilienhaus; Einfügen
in die nähere Umgebung; Überschreitung des Rahmens beim Maß der
baulichen Nutzung und überbaubarer Grundstücksfläche; keine
bodenrechtlichen Spannungen; keine Verletzung des
Rücksichtnahmegebotes; geringfügige Unterschreitung der
Abstandsfläche 1H

» VG-AUGSBURG, 20.03.2013, Au 4 K 12.1068
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Klimaneutrale Kommunalverwaltungen:  
Eine Begriffsbestimmung 

1 Vorwort des Umweltministeriums Baden-Württemberg 

Mit dem Ende 2015 von den Vereinten Nationen auf den Weg gebrachten Übereinkommen 

von Paris wurde ein wichtiges Signal gesetzt, das bis heute die Grundlage für die weltweiten 

Anstrengungen eines wirksamen Klimaschutzes bildet. Ein gemeinsames Ziel der internationalen 

Staatengemeinschaft ist es, in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts weltweit die Klima-

neutralität zu erreichen.  

Die Europäische Union hat mit einem ‚Green Deal‘ den Ball aufgegriffen: Bis 2050 soll innerhalb 

der EU die Klimaneutralität mit Netto-Null-Emissionen erreicht sein. Die EU übernimmt damit 

eine weltweite Führungsrolle.  

Mit der Weiterentwicklung des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg will die Landes-

regierung den weiter steigenden Anforderungen beim Klimaschutz Rechnung tragen. Dabei 

sind beim Klimaschutz wichtige Stützen die Landkreise, Städte und Gemeinden. Die Kommunen 

können einen wichtigen unmittelbaren Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten 

und nehmen damit zugleich eine wichtige Vorbildrolle insbesondere gegenüber Bürgerinnen 

und Bürgern ein. Zahlreiche Kommunen haben sich eigene und ehrgeizige Ziele beim Klima-

schutz gesetzt.  

Das Land wie auch der Bund und die EU unterstützen engagierte Kommunen mit kompetenter 

Beratung und tatkräftigen Förderanreizen. Ein besonderes Augenmerk fällt dabei auf die 

Kommunalverwaltung sowie die Unternehmen mit mehrheitlicher kommunaler Beteiligung. 

Eine der Voraussetzungen für einen wirksamen Klimaschutz auf dieser Ebene ist, den Ausstoß 

an Treibhausgasen zu kennen und sich auf einen realistischen Ausstiegspfad zu verständigen. 

Damit werden Ziele konkretisiert und so der Klimaschutz in der Kommunalverwaltung mit Leben 

erfüllt.  

Mit den vorliegenden Eckpunkten greift die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-

Württemberg (KEA-BW) die Ergebnisse zweier Workshops „klimaneutrale Kommunal-

verwaltungen“ mit engagierten Expertinnen und Experten auf. Die Eckpunkte geben eine 

Übersicht über einzuschlagende Schritte bei der Erstellung einer Treibhausgasbilanz der 

kommunalen Verwaltung und verweist dabei auf jeweils zu ziehende Bilanzgrenzen.  

In der weiteren Umsetzung kann weiterführend unter anderem die ausführliche Expertise des 

Umweltbundesamtes herangezogen werden:  

(https://www.umweltbundesamt.de/themen/verwaltungen-auf-dem-weg-zur)  

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energie strebt außerdem an, über das Klimaschutz-

Plus-Förderprogramm „Beauftragte für die klimaneutrale Kommunalverwaltung“ finanziell zu 

fördern (www.klimaschutz-plus.baden-wuerttemberg.de). Damit soll eine weitere Grundlage 

geschaffen werden, die Landkreise, Städte und Gemeinden auf dem Weg in die Klimaneutrale 

Kommunalverwaltung zu begleiten.   

 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/verwaltungen-auf-dem-weg-zur
http://www.klimaschutz-plus.baden-wuerttemberg.de/
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2 Systemgrenzen, Definition und Regeln  

2.1 Systemgrenzen 

Bei der klimaneutralen Kommunalverwaltung werden Treibhausgasemissionen (THG) betrachtet, 

die im unmittelbaren Verantwortungsbereich der Kommunalverwaltung liegen. Dabei wird das 

Greenhouse Gas Protocol angewendet, in welchem internationale Standards zur Bilanzierung 

von Treibhausgasemissionen festgelegt sind. Neben den direkten Emissionen werden auch solche 

aus den vor- und nachgelagerten Prozessen berücksichtigt (https://ghgprotocol.org).  

Für die Kernbilanz der klimaneutralen Kommunalverwaltung sind folgende Bereiche zu berück-

sichtigen: 

1. Energieverbrauch in den Liegenschaften der Kommune  

2. Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung 

3. Energieverbrauch für die Wasserver- und -entsorgung 

4. Energieverbrauch des Fuhrparks  

5. Dienstreisen 

Für die Bilanzierung des Stromverbrauchs ist grundsätzlich der bundesweite Strom-Mix zugrunde 

zu legen. THG-Minderungen durch bezogenen oder selbst erzeugten grünen Strom können 

jedoch nachrichtlich in der Bilanz erwähnt werden. In der Bilanz dürfen folgende Strommengen 

anteilig angerechnet werden: 

− Erzeugung aus eigenen Anlagen auf der Gemarkung der Kommune, 

− Beteiligung an Neuanlagen (max. 3 Jahre alt) im Inland, insofern dieser Strom selbst 

genutzt wird, sowie der Strombezug aus solchen Anlagen. 

Angerechnet werden darf hierbei nur der Anteil, der den im Bilanzjahr aktuellen EE-Anteil im 

bundesweiten Strom-Mix (2019: 42,1%) übersteigt. 

Kommunale Beteiligungen sollen (nur) dann berücksichtigt werden, wenn die Kontrolle über 

deren Aktivitäten bei der Kommune liegt (Mehrheitsbeteiligung). Um eine Vergleichbarkeit mit 

Kommunen ohne kommunale Beteiligungen zu gewährleisten, soll die Kernbilanz der Verwaltung 

und die Bilanz der Beteiligungen getrennt berechnet und dargestellt werden. 

Zweckverbände sollen nur mit einbezogen werden, wenn alle beteiligten Kommunen eine 

unterstützende Erklärung zum Klimaschutzpakt abgegeben haben. 

Bei der Bilanz für die klimaneutrale Verwaltung soll die Energieabgabe an Dritte (insbesondere 

durch Stadtwerke oder städtische Wohnbaugesellschaften) unberücksichtigt bleiben. 

Weitere Bereiche können nachrichtlich angegeben werden (siehe Abschnitt 3). Die folgenden 

Bereiche können für die THG-Bilanz unberücksichtigt bleiben, da ihr Beitrag meist nur gering 

und/oder ihre Erhebung mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist:  

− Berufsverkehr der Mitarbeiter,  

− Beschaffung von Waren und Dienstleistungen,  

− „Graue Energie“ für Gebäude, Anlagen etc.,  

− Abfallentsorgung. 

https://ghgprotocol.org/
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2.2 Definition 

Für eine praktisch anwendbare Definition der Klimaneutralität für Kommunalverwaltungen im 

Zieljahr 2040 werden folgende Festlegungen getroffen, die für den betreffenden Fördertat-

bestand im Programm Klimaschutz-Plus maßgeblich sind:  

− Die THG-Minderungen betragen mindestens 90 % gegenüber dem gewählten Startjahr. 

Alternativ ist eine Obergrenze der verbleibenden Emissionen von maximal 0,03 Tonnen 

THG pro Einwohner und Jahr anzunehmen, 0,015 Tonnen sind anzustreben. 

− THG-Emissionen im Umfang von bis zu 0,03 Tonnen pro Einwohner und Jahr dürfen zur 

Zielerreichung kompensiert werden. Bei der Kompensation müssen strenge Standards 

eingehalten werden (siehe Kapitel Kompensation). 

− Der Wärmebedarf aller kommunalen Liegenschaften liegt unter 50 kWh/(m²*a); dabei 

ist auf die Nutzung von fossilen Energieträgern weitestgehend zu verzichten. Für Bau-

denkmäler oder Funktionsbauten mit besonderen Anforderungen (z. B. Bäder) können 

abweichende Ziele definiert werden. 

− Die Nutzung von fossilen und synthetischen Brennstoffen sowie Biomasse erfolgt über-

wiegend in KWK-Anlagen. 

Darüber hinaus soll eine klimaneutrale Kommunalverwaltung in dreijährigem Rhythmus einen 

Klimaschutzbericht erstellen und im Gemeinderat öffentlich vorstellen. Dabei wird eine konti-

nuierliche jährliche Datenerhebung und ein darauf aufbauender Kurzbericht empfohlen, um 

ein Abweichen vom Zielpfad frühzeitig zu erkennen und eine Routine in der Aufarbeitung der 

Daten zu entwickeln. Die Konformität mit den Klimaschutzzielen der Kommune wird alle drei 

Jahre von der KEA-BW kostenlos auf Plausibilität geprüft und zentral registriert. 

2.3 Kompensation 

Die Vermeidung von Emissionen muss absoluten Vorrang vor sogenannten Kompensations-

maßnahmen haben. Die Kompensation unvermeidlicher Restemissionen ist daher nur unter 

folgenden Voraussetzungen zulässig: 

− Eine Kompensation wird für maximal 0,03 t THG pro Einwohner und Jahr angerechnet.  

− Bestimmte Aktivitäten bzw. Sachverhalte dürfen grundsätzlich nicht kompensiert 

werden (z. B. Betrieb fossiler Heizkessel, Inlandsflüge, Verfehlen des energetischen 

Mindeststandards von Gebäuden, etc.). 

− Zusätzliche Kompensationsprojekte durch örtliche Verlagerung von THG-Minderungen 

sind zeitlich begrenzt (bis zu fünf Jahre) zulässig, wenn der THG-Minderungspfad durch 

eigene Maßnahmen vorübergehend nicht eingehalten werden kann.  

− Als Kompensationsmaßnahme werden nur THG-Minderungen aus Projekten anerkannt, 

die nicht ohnehin durchgeführt worden wären (Zusätzlichkeit) und die nicht zu einer 

Verlagerung der verringerten Emissionen an andere Stelle führen („Leakage“). 

− Dauerhafte Kompensationsprojekte müssen THG-Emissionen zeitlich unbegrenzt 

speichern. Dafür sind vertragliche Regelungen vorzusehen und regelmäßig zu über-

prüfen.  

− Es muss eine transparente und seriöse Berechnung, Dokumentation und Prüfung der 

Kompensationsprojekte anhand eines anerkannten Standards (z.B. Gold Standard) 

erfolgen.  
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− Kompensierte THG-Emissionen („negative Emissionen“) werden nicht saldiert, sondern 

in der Bilanz getrennt ausgewiesen. 

3 Hintergründe und Empfehlungen 

3.1 Ausgangslage 

Die meisten Kommunen sind heute noch weit entfernt vom Ziel der Klimaneutralität, sie 

befinden sich bestenfalls auf dem Weg dorthin. Manche Kommunen, z. B. Bioenergiedörfer, 

erzeugen zwar sogar mehr erneuerbare Energie, als sie selbst benötigen; allerdings werden dort 

in der Regel die weiter unten aufgeführten und für den Klimaschutz insgesamt essentiellen 

Effizienzziele nicht eingehalten. 

Die bisherige Diskussion des Begriffs „Klimaneutralität“ hat noch zu keiner allgemein aner-

kannten Definition für Kommunen geführt. Als wichtigste Leitschnur muss das 2- bzw. 1,5-

Grad-Ziel von Paris gelten. Um dieses Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erreichen, darf die 

THG-Konzentration in der Atmosphäre einen Wert von 450 ppm nicht überschreiten. Unter der 

Voraussetzung, dass die Klimaerwärmung mit einer Wahrscheinlichkeit von 67 % unter 1,75 °C 

bleibt, ergibt sich aus Modellrechnungen ein globales CO2-Restbudget, das anteilig auf die 

einzelnen Staaten gemäß ihrer Einwohnerzahl umgelegt werden kann.  

Dieses CO2-Budget für Deutschland wäre – bei linearer Verringerung der Emissionen – 

spätestens im Jahr 2035 aufgebraucht. Bis dahin muss Deutschland insgesamt – und somit auch 

die Kommunalverwaltungen – die Netto-THG-Emissionen auf annähernd Null reduzieren, d.h., 

es dürfen nur noch so viel Treibhausgase in die Atmosphäre eingebracht werden, wie durch 

natürliche oder technische Prozesse auch wieder entzogen werden. Diese Zielsetzung ist deutlich 

ambitionierter als die früher von der Bundesregierung formulierten THG-Minderungsziele von 

80 bis 95 % bis 2050, bezogen auf 1990. Aus heutiger Sicht ist klar, dass eine Minderung der 

THG-Emissionen um nur 80 % bis 2050 für die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels von Paris bei 

weitem nicht ausreicht. 

Das Land Baden-Württemberg hat sich zum Ziel gesetzt, die Landesverwaltung bis zum Jahr 

2040 weitgehend klimaneutral zu organisieren. Diese Vorbildfunktion der öffentlichen Hand 

wurde im Klimaschutzgesetz (§ 7) festgehalten. Dabei wurde „weitgehend klimaneutral“ so 

definiert, dass 90 % THG-Minderung bzgl. 1990 erreicht werden sollen. 

Da in vielen Kommunen die Ausgangswerte für 1990 nicht bekannt sind, werden hier als 

Alternative zu einer prozentualen Minderung absolute Grenzwerte für die THG-Emissionen 

festgelegt. Dabei wird folgende Überlegung zugrunde gelegt: 90% bzw. 95 % THG-Minderung 

führen in Deutschland zu Emissionen von rund 0,5 bis 1 Tonnen pro Einwohner und Jahr. Die 

Kommunalverwaltung hat typischerweise einen Anteil von ungefähr 3 bis 5 % an den gesamten 

THG-Emissionen der Kommune. Damit ergibt sich rechnerisch ein Zielwert von ca. 0,015 bis 

0,03 Tonnen THG pro Einwohner und Jahr für die Kommunalverwaltung. In einer Gemeinde 

mit 10.000 Einwohnern entspricht das beispielsweise 300 Tonnen THG pro Jahr maximal.   

3.2 Kommunalverwaltungen auf dem Weg zur Klimaneutralität 

Es ist sinnvoll, den Begriff „Klimaneutrale Kommunalverwaltung“ nicht nur auf den Zielzustand, 

sondern auch auf den Pfad zur Zielerreichung anzuwenden. Kommunen können somit den Begriff 

schon zu Beginn ihrer Aktivitäten anwenden und auch in ihrer Außendarstellung einsetzen. 
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Für den Zeitraum bis zur Zielerreichung gilt: 

− Eine Kommunalverwaltung, die ihren Minderungspfad zur Erreichung ihres Klimaschutz-

ziels einhält, kann als „Kommunalverwaltung auf dem Weg zur Klimaneutralität“ 

bezeichnet werden. 

− Dabei kann ein Teil der THG-Minderung durch Kompensation erfolgen. Dabei müssen 

strenge Maßstäbe berücksichtigt werden (siehe Abschnitt Kompensation). 

− Bei der energetischen Sanierung von Gebäuden und der Umstellung auf erneuerbare 

Energien (Bereiche mit dem größten Einsparpotential) und der Umsetzung anderer 

Maßnahmen kann es zu einem Umsetzungsstau kommen. Eine vorübergehende 

Abweichung vom Zielpfad für zwei bis drei Jahre kann daher akzeptiert werden. 

Zusätzlich wird einer Kommunalverwaltung auf dem Weg zur Klimaneutralität das Einhalten 

folgender Kriterien empfohlen: 

− Die Klimaschutzziele für die Kommunalverwaltung wurden vom Gemeinderat beschlossen. 

Der Ist-Stand der THG-Emissionen wurde ermittelt. Die festgelegten Klimaschutzziele 

für die Kommunalverwaltung erreichen mindestens die Zielsetzungen des Landes für 

die Landesliegenschaften. 

− Kommunale Beteiligungen, in denen die Kommunalverwaltung die Kontrolle ausübt, 

werden ebenfalls auf den Klimaschutz und die Einhaltung von Klimaschutzzielen ver-

pflichtet, die mit den Klimaschutzzielen der Kommune in Einklang stehen. 

− Die Kommune hat einen mittel- und langfristigen Stufenplan erstellt, der die Ziel-

erreichung auf der Ebene von Emissionsquellen mit erheblicher Klimarelevanz 

abbildet. Der Stufenplan definiert damit den Minderungspfad auf dem Weg zur 

klimaneutralen Kommunalverwaltung. Für die Umsetzung wurde ein Maßnahmen-

katalog erstellt. Ein entsprechender Aktionsplan wird ausgearbeitet und jährlich 

aktualisiert. 

− Ziele und Zielpfad wurden auf die wichtigsten Bereiche und ggf. einzelne Ämter 

heruntergebrochen.  

− Alle möglicherweise klimarelevanten Vorhaben der Kommune werden auf ihre Klima-

wirkung geprüft. 

− Die Kommune verfolgt eine Divestment-Strategie. 

− Die Kommune erstellt einen jährlichen Energie- und Klimaschutzbericht und hat dafür 

ein Monitoring mit geeigneten Kennzahlen aufgebaut (eine Kennzahl sollte die aktuell 

verursachten Klimafolgekosten darstellen). Im Bericht werden außerdem geplante und 

durchgeführte Maßnahmen dokumentiert. Der Bericht wird im höchsten Entscheidungs-

gremium öffentlich vorgestellt.  

− Bei Zielabweichungen werden die über den Minderungspfad hinausgehenden THG-

Emissionen mit Folgekosten von insgesamt 180 Euro pro Tonne bewertet (Ansatz des 

Umweltbundesamtes). Der resultierende Betrag wird als zusätzliches Budget für weitere 

Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt. 

− Die Kommune betreibt für die eigenen Liegenschaften ein aktives Energiemanagement 

und Controlling mit ausreichender Personalkapazität. 
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− Vorgaben zur nachhaltigen Beschaffung werden beschlossen und eingehalten. 

− In der Kommunalverwaltung wird ein Energie- und Klimaschutzteam etabliert, das zwei 

bis viermal pro Jahr für die Abstimmung der Abteilungen und Projekte zusammentritt. 

− Die Kommune hat einen Klimaschutzbeirat mit öffentlicher Beteiligung etabliert, in 

dem Maßnahmen und Zielkonformität berichtet, besprochen und weitere Schritte 

geplant werden. 

− Die Kommune verfügt über ein aktuelles integriertes Klimaschutzkonzept und einen 

strategischen Plan zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in der Kommune.  

− Laufende Klimaschutzaktivitäten in der Kommune (Private Haushalte, Wirtschaft, 

Energieversorgung, Verkehr) werden durch ein jährliches Aktionsprogramm mit einem 

Budget (mindestens 10 Euro pro Einwohner und Jahr) unterstützt. 

3.3 Kompensation 

Für das Klima ist es nicht entscheidend, wo die Treibhausgase ausgestoßen oder vermieden 

werden. Daher lassen sich Emissionen, die an einem Ort verursacht wurden, bilanziell auch 

durch eine Minderung an einem anderen, ggf. weit entfernten Ort, ausgleichen.  

Diese Art der Kompensation hat allerdings Grenzen. In absehbarer Zeit müssen auch die THG-

Emissionen an den Orten der Kompensation (üblicherweise Entwicklungs- oder Schwellen-

länder) auf ein klimaneutrales Niveau gesenkt werden – dort müssten dann neben den eigenen 

zusätzlich auch „unsere“ THG-Minderungen realisiert werden. Dauerhaft gibt es global also 

kein großes Potential für Kompensation durch örtliche Verlagerung der THG-Einsparung. Die 

Vermeidung und Verringerung von Emissionen muss folglich absoluten Vorrang vor der 

Kompensation haben (siehe Abschnitt 2.3).  

Eine langfristig anwendbare Art der Kompensation ist die Abscheidung und dauerhafte 

Speicherung von THG-Emissionen (Carbon Capture and Storage, CCS, bzw. Carbon Dioxide 

Removal, CDR); z.B. durch dauerhafte Aufforstung oder Verbesserung der Speicherfähigkeit im 

Wald, die Renaturierung von Mooren, die Lagerung von CO2 in ausgebeuteten Gaslagerstätten 

oder die chemische Reaktion von CO2 mit Gesteinen. Diese Verfahren sind aber derzeit noch 

nicht im großtechnischen Maßstab umsetzbar und noch mit sehr hohen Minderungskosten 

verbunden. 

 

Karlsruhe, Dezember 2020 



Was steckt hinter dem Paragraphen 7 c?
Die kommunale Wärmeplanung ist ein Instrument, das dazu dient, eine Strategie zum langfristigen Umbau der

Wärmeversorgung mit dem Ziel der Klimaneutralität zu entwickeln. Umfang, Inhalt und mit der kommunalen

Wärmeplanung verbundene Befugnisse werden im Klimaschutzgesetz für alle Kommunen geregelt - unabhängig

von Einwohnerzahl und Status. Die großen Kreisstädte und Stadtkreise sind durch das Klimaschutzgesetz zur

Erstellung eines kommunalen Wärmeplans verpflichtet (siehe §7d). Die übrigen Kommunen werden ab dem

Frühjahr 2021 durch ein Förderpgrogramm bei dieser wichtigen Aufgabe finanziell unterstützt.

Jede Kommune im Land - unabhängig ihrer Größe - entwickelt im kommunalen Wärmeplan ihren Weg zu einer

klimaneutralen Wärmeversorgung, der die jeweilige Situation vor Ort bestmöglich berücksichtigt. Mit der

Wärmeplanung macht sich die Gemeinde die Wärmeversorgung als Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge zu

Eigen. Die kommunale Entscheidungsebene und die Verwaltung entwerfen einen strategischen Fahrplan, der ihrer

Arbeit in den kommenden Jahrzehnten Orientierung verleiht. Ein kommunaler Wärmeplan umfasst dabei vier

Elemente:

1. Bestandsanalyse Wärmebedarf und Versorgungsinfrastruktur

2. Potenzialanalyse erneuerbare Energien und Abwärme

3. Aufstellung klimaneutrales Zielszenario 2050, mit Zwischenschritt 2030

4. Kommunale Wärmewendestrategie mit Maßnahmenkatalog

Hierin sind mindestens fünf Maßnahmen zu benennen, mit deren Umsetzung innerhalb der auf die

Veröffentlichung folgenden fünf Jahre begonnen werden soll.

Und warum sollten Kommunen jetzt handeln?
Die kommunale Wärmeplanung ist für Kommunen der zentrale strategische Prozess, um Klimaschutzziele im

Wärmebereich zu erreichen. Dabei folgt sie dem Leitspruch: Energiewende durch Wärmewende. Für die kommunale

Wärmeplanung gibt das Klimaschutzgesetz das Ziel einer klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2050 vor. Gemäß

Gesetzesbegründung bedeutet dies, dass durch die Wärmeversorgung spätestens im Jahr 2050 keine

Treibhausgas-Emissionen mehr verursacht werden dürfen.

Alles was Kommunen zur

Wärmeplanung wissen müssen.

 ZUM VIDEO

Den vollständigen

Gesetzestext finden Sie hier.

ZUM KLIMASCHUTZGESETZ

UND SONST NOCH?

Alle für Kommunen
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Gesetzes im Überblick.
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ZUM SEITENANFANG

GEFÖRDERT DURCH Publikationen

Stellenausschreibungen

Presse

Newsletter

Impressum

Datenschutz

Kontakt

Fragen und Antworten
Noch Fragen zum erweiterten Klimaschutzgesetz? Die meistgestellten beantworten wir Ihnen hier.

Wärmeplanung

Hier finden Sie den Leitfaden

des Umweltministeriums

Baden-Württemberg.

Ausschreibung von
kommunalen
Wärmeplänen

Downloadbereich: Muster-LV

zur Unterstützung von

Kommunen zur Vergabe und

Ausschreibung eines

kommunalen Wärmeplans

Wärmeplanung

Weiteres Wissen rund um die

kommunale Wärmeplanung

finden Sie in unserem

Wissensportal.

zur Unterstützung
der kommunalen
Wärmeplanung

Welche kommunalen Gestaltungsspielräume eröffnet ein Wärmeplan?

Welche Fragestellungen beantwortet ein kommunaler Wärmeplan?

Welche Dokumente muss eine zur Wärmeplanung verpflichtete Kommune veröffentlichen? Was ist
der Leistungsumfang?

Die Kommune ist zum Zweck der Erstellung des Wärmeplans ermächtigt, Verbrauchsdaten bei
Unternehmen zu erfragen. Was muss eine Kommune dabei beachten?

Worauf kommt es bei der (erstmaligen) Erstellung eines kommunalen Wärmeplans an?

Wie ist der finanzielle Ausgleich zur Erstellung und Fortschreibung eines kommunalen Wärmeplans
geregelt?

Wie ist die Vergabe eines kommunalen Wärmeplans geregelt?

In welcher Verbindung stehen bereits vorliegende Konzepte und Datensätze zum kommunalen
Wärmeplan?

Gehört die Datenerfassung nach §7b KSG auch zur kommunalen Wärmeplanung?

Wo finde ich Unterstützungsangebote im Bereich Wärmeplanung?
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Was steckt hinter dem Paragraphen 7 b?
Mit der Weiterentwicklung des Klimaschutzgesetzes sind Gemeinden und Gemeindeverbände in Zukunft dazu

verpflichtet, ihre Energieverbräuche zu erfassen und an das Land zu übermitteln. Ziel ist es, Kommunen weiter zu

sensibilisieren und den Energieverbrauch – und damit die Kosten und Emissionen – mehr in den Fokus zu rücken.

Durch das erweiterte Klimaschutzgesetz soll aufgezeigt werden, dass durch ein systematisches

Energiemanagement (EMS) eine Effizienzsteigerung erreicht und ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz

geleistet werden kann.

Die erstmalige Erfassung muss bis zum 30. Juni 2021 für das Jahr 2020 in einer vom Land bereitgestellten

elektronischen Datenbank erfolgen.

Und warum sollten Kommunen jetzt handeln?
Die Erfassung der Daten hält für Sie als Kommune wertvolle Hinweise auf Einsparpotentiale bereit. Durch einen

Benchmark mittels Kennwerte erhält die Kommune direkt bei der Dateneingabe eine Einstufung des Verbrauchs

und erste Hinweise auf Effizienzpotenziale. Sobald die Daten aller Kommunen in der Datenbank ausgewertet

wurden, ist außerdem eine differenzierte Auswertung in Form eines Kommunensteckbriefs verfügbar. Der

Kommunensteckbrief zeigt für jede Kommune, wie ihre Liegenschaften im Vergleich zum Landesdurchschnitt und

zum Durchschnitt der Kommunen derselben Größe abschneiden. Des Weiteren enthält der Steckbrief

weiterführende Angebote, die bei auffälligen Kennwerten genutzt werden können. Hierzu zählen

Beratungsangebote, Coachings oder auch Hinweise zu Förderprogrammen.

Eine Übersicht der für Kommunen relevanten Paragraphen finden Sie hier und der vollständige Gesetzestext ist

hier zu finden. Kleinere Kommunen finden mit Hilfe unseres Wegweisers einen einfachen Einstieg in die

Berichterstattung.

VIDEO: Alles was Kommunen

über die Erfassung des

Energieverbrauchs wissen

müssen.

 ZUM VIDEO

VIDEO: Eine Anleitung zur

Erfassung von
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Energiemanagement (KEM)
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VIDEO: Eine Anleitung zur

Erfassung von

Energieverbräuchen in

Kommunen MIT kommunalem

Energiemanagement (KEM)

 ZUM VIDEO
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GEFÖRDERT DURCH Publikationen

Stellenausschreibungen

Presse

Newsletter

Impressum

Datenschutz

Kontakt

Fragen und Antworten
Noch Fragen zum erweiterten Klimaschutzgesetz? Die meistgestellten beantworten wir Ihnen hier.

Anleitung für die einzelnen

Arbeitsschritte zur

Datenerfassung.

Kom.EMS. finden Sie das

Datenerfassungstool unter

"Aktuelles/Länderspezifische

Informationen".

Sie brauchen tatkräftige

Unterstützung bei der

Datenerfassung? Ihre

regionale Energieagentur hilft.

FAQs und die Detail FAQs

studiert und haben weitere

Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Wann muss die erste Erfassung erfolgen?

Müssen auch Gemeindeverbände ihre Daten erfassen?

Wir haben die Bewirtschaftung unserer Liegenschaften bzw. anderer Verbrauchsgruppen in
kaufmännischen und/oder technischen Belangen an einen Betrieb übertragen. Sind wir dennoch
verpflichtet über die Verbrauchsdaten zu berichten?

In §7b Absatz 1 steht „für die bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden Energiekosten anfallen“.
Ist dies nur der Fall, wenn die Kommune die Verbrauchsrechnungen erhält und bezahlt?

Welche Erfassungspflicht haben Gemeinden mit bzw. ohne systematisches Energiemanagement?

Ich habe die geforderten Daten schon erfasst, aber in einer Excel-Datei / sonstigen Datei in anderem
Format. Kann ich stattdessen diese Datei hochladen? Ich benutze eine Controlling Software zur
Verbrauchsdokumentation. Reicht dies nicht?

Welche Daten werden erfasst?

In welchem Fall sind Verbräuche für Einzelgebäude, wann Summen pro Kategorie anzugeben?

Wie sind die 80% Endenergieverbrauch, die berichtet werden müssen, genau definiert?

Müssen, um 80% zu ermitteln, nicht die Verbrauchsrechnungen für alle Liegenschaften, also 100%,
herausgesucht und erfasst werden?

Welche Arbeitsschritte müssen für die Erfassung durchlaufen werden?

Wieviel Zeit muss ich für die Datenerfassung einplanen?

Wo finde ich Antworten auf Detailfragen zur Datenerfassung?

Wie erhalte ich die Stromverbräuche für Wasserversorgung oder Kläranlagenbetrieb von
Zweckverbänden oder anderen Dritten?
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Novum in Deutschland

Tübingen schreibt Bauherren Solardächer vor

Der Tübinger Gemeinderat beschließt für Neubauten eine Solarpflicht – als bundesweit
erste Stadt. Umweltminister Franz Untersteller begrüßt das Vorpreschen in Sachen
Klimaschutz.

Von Christine Keck
15.07.2018 - 14:55 Uhr

Tübingen - Als bundesweit erste Kommune hat Tübingen die Solarpflicht für
Neubauten eingeführt. „Ich bin stolz darauf, wie Stadt und Rat in die Rolle
ökologischer Pioniere geschlüpft sind“, sagt Oberbürgermeister Boris Palmer
(Grüne) über den Gemeinderatsbeschluss. Fotovoltaik sei in der Stadt die
billigste und beste Stromquelle, und es sei eine Pflicht, sie zu nutzen, zum
Vorteil aller.

Lesen Sie auch

Energiesparen

Weg mit der alten Ölheizung

Energiepreisbericht für Baden-Württemberg

Klimaschutz leidet unter günstigen Preisen

Möglich wird die Pflicht zum Solardach durch eine besondere Tübinger
Konstruktion bei der Stadtentwicklung. Durch das sogenannte
Zwischenerwerbsmodell hat sich die Kommune den Zugriff auf neu zu
bebauende Grundstücke gesichert. Erst erwirbt die Stadt als Zwischenhändler
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Unsere Empfehlung für Sie

Schlagworte

Tübingen

Zur StZ-Startseite

die Fläche, dann wird sie weiterveräußert. Im Kaufvertrag ist dann die Pflicht
verankert, eine Fotovoltaikanlage zu montieren. Auch bei städtebaulichen
Verträgen, wenn etwa ein neues Wohngebiet geplant wird, ist der ökologische
Passus künftig enthalten. Die Auflage erstreckt sich auch auf gewerbliche
oder öffentliche Gebäude.

Rechtlich riskant ist die Verankerung der Solarpflicht im
Bebauungsplan

Grundsätzlich denkbar sei eine Verankerung der Solarpflicht im
Bebauungsplan, erläutert Palmer und beruft sich auf das Baugesetzbuch. Noch
hält sich Tübingen allerdings damit zurück – wohlwissend, dass dies ein
rechtliches Risiko birgt. Einschlägige Urteile zu solch einer Auflage sind
bisher nicht gesprochen worden.

Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller begrüßt das
Vorpreschen der Universitätsstadt in Sachen Klimaschutz. „Tübingen macht
das, was für Landesneubauten schon länger gilt. Wenn es gelingt, dadurch
den Anteil an Fotovoltaikstrom zu erhöhen, ist das ein willkommener Beitrag
zum Klimaschutz.“ Im Übrigen sei Strom aus eigener Herstellung günstiger als
der Strom, der zum Beispiel über die Stadtwerke bezogen werde. „Die
Solarpflicht kann also sogar ein finanzieller Vorteil sein“, betont Untersteller.

Abgeschaut hat sich Boris Palmer die Idee vom hessischen Marburg, das
bereits 2010 Bauherren in der städtischen Satzung die Nutzung von
Sonnenenergie für Warmwasser und Heizung vorgeschrieben hat. Die solare
Baupflicht sollte nicht nur für Neubauten greifen, sondern auch beim
Austausch der Heizung oder bei größeren Dachsanierungen. Die
ambitionierten Pläne wurden allerdings durch eine Reform der Bauordnung in
Hessen vereitelt, eine Mehrheit von CDU und FDP im Landtag kippte den
Absatz, der Gemeinden Spielräume bei den baulichen Vorschriften einräumte.
Die Satzung trat nie in Kraft.

Er habe das Scheitern in Marburg mit Bedauern verfolgt, sagt der Tübinger
Oberbürgermeister. Er hat sich erfolgreich auf die Suche nach einem
alternativen Modell gemacht. Um Bauherren allerdings nicht über Gebühr zu
strapazieren, hat sich Tübingen darauf festgelegt, dass eine Solarstromanlage
nur dann installiert werden muss, wenn der Aufwand angemessen und
verhältnismäßig ist. Das heißt, im Schatten eines Hochhauses oder wenn ein
Haus keinen Strom benötigt, fällt die Pflicht weg. Ebenfalls hinfällig ist sie,
sollte bereits eine Solarthermieanlage, also eine Anlage, die aus
Sonnenenergie Wärme produziert, vorhanden sein. Für Gebäudeeigentümer,
die die Investition scheuen, hat die Stadt sogar ein Pachtmodell im Angebot.
Die Stadtwerke planen, finanzieren und warten die Anlage, der Kunde zahlt
sie dann über die Stromrechnung ab.

Die Stadt bietet ein Pachtmodell für die Solaranlage an

Getestet hat Tübingen die Solarpflicht auf einem Gelände am ehemaligen
Güterbahnhof, dem im Moment größten Baugebiet der Stadt. „Dort wird jedes
Haus auf sechs Hektar Fläche eine Solaranlage haben“, verspricht Palmer. Er
beziffert die Gesamtleistung der Anlagen auf zwei Megawatt. „Das Experiment
hat sich bewährt“, urteilt der Oberbürgermeister, der sich mit der städtischen
Klimaschutzkampagne „Tübingen macht blau“ Großes vorgenommen hat. Seit
seinem Amtsantritt im Januar 2007 seien die CO2-Emissionen um ein Drittel
gesenkt worden, erzählt Palmer. Geplant sei eine Verringerung auf die Hälfte
bis zum Jahr 2022. Von den Solardächern erwartet der Oberbürgermeister
einen großen Schub. Jährlich werden in der Stadt am Neckar im Schnitt 700
Wohneinheiten errichtet, eine Größenordnung, die für die nächsten zehn
Jahre beibehalten werden soll. Für diese Neubauten sind übrigens nicht nur
Solarpaneele zwingend. Sie müssen darüber hinaus auch energieeffizient sein
– Mindeststandard ist KfW 55.

Glückwünsche an den Tübinger Rathauschef kommen aus Marburg. „Ein
kluger Ansatz, um den Klimaschutz voranzubringen“, sagt der dortige
Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD), „wir sind gespannt, was für
Erfahrungen Tübingen damit macht.“ Spies würde lieber heute als morgen die
einst angestrebte Solarsatzung wieder aus der Schublade holen und
umsetzen. „Uns hat das Land damals mit Karacho ausgebremst“, ärgert sich
Spies, aber im Oktober werde in Hessen neu gewählt. „Mal sehen, was dann
kommt“, sagt er mit einem optimistischen Unterton.
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Zum Seitenanfang

Geheime Spenden an die Politik? Insights aus dem Rechercheprojekt hören Sie immer
freitags vom 20. August bis 10. September im StZ Feierabend-Podcast Spezial.

Jetzt reinhören
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Der Konvent in Europa
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Indigene Kooperation

Projekte

Konvent der Bürgermeister für Klima & Energie

Aufwertung der Kommunen

Seit seiner Gründung steht das Klima-Bündnis für die konkrete lokale Umsetzung von Klimaschutz-
Verpflichtungen in Städten und Gemeinden. Sie führen in ihren Gebieten wichtige Maßnahmen
durch, bestärken die nationalen Regierungen, sich ehrgeizigere Ziele zu setzen und tragen so dazu
bei, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht werden. Mit dem Konvent der
Bürgermeister unterstützt auch die Europäische Kommission dieses Engagement offiziell.

Das Klima-Bündnis war von Anfang an eine der treibenden Kräfte dieser Initiative. Der 2008 ins
Leben gerufene Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie hat über 10.000 Kommunen in
ganz Europa und darüber hinaus überzeugt. Nach diesem überwältigenden Erfolg richtete sich der
Konvent der Bürgermeister 2016 auch global aus. Das Klima-Bündnis bleibt sowohl im
europäischen als auch im internationalen Kontext ein wichtiger Akteur.

Europa | global | Vorteile | Geschichte 

Teilen  Facebook  Twitter  LinkedIn  E-Mail

Foto: © European Union 2018

KLIMA-BÜNDNIS

Europäische Kommunen in
Partnerschaft mit indigenen Völkern

Für lokale Antworten auf den globalen
Klimawandel

KONTAKTIEREN SIE UNS

Europäische Geschäftsstelle | Hauptsitz

europe(at)climatealliance.org
T. +49 69 71 71 39 0

Europäische Geschäftsstelle | Büro Brüssel

brussels(at)climatealliance.org
T. +32 2 400 10 62

ANMELDEN



BLEIBEN SIE INFORMIERT

Wir halten Sie auf dem Laufenden über die
Aktivitäten des Klima-Bündnis.

Kontakt  |  Impressum  |  Datenschutz  |  Zoom und Datenschutz  |  Haftungsausschluss
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Klimaschutz

Der Verein

Über das Klima-Bündnis

Ein ganzheitlicher Ansatz

Im Klima-Bündnis arbeiten 1.800 Mitgliedskommunen in 27 europäischen Staaten, Bundesländer,
Provinzen, NGOs und andere Organisationen gemeinsam aktiv daran, den Klimawandel zu
bekämpfen. Das Klima-Bündnis ist das größte europäische Städtenetzwerk, das sich dem
Klimaschutz verschrieben hat. Unsere Mitglieder, von der kleinen ländlichen Gemeinde bis hin zu
Millionenstädten, verstehen den Klimawandel als eine globale Herausforderung, die lokale
Lösungen erfordert.

Diese Tatsache veranschaulicht die lange Tradition des Klima-Bündnis, Klimaschutz sowohl in
europäischen Kommunen als auch bei indigenen Völkern des Amazonasbeckens zu fördern, wo
diese seit Jahrtausenden nachhaltige Forstwirtschaft betreiben. Mit dem besonderen Wissen über
ihre Umwelt und der Realität vor Ort sind sie – ähnlich lokaler Regierungen auf der ganzen Welt – in
der besten Position, Klimaschutz innerhalb ihrer Gebiete in die Praxis umzusetzen. Europäische
Kommunen betreiben Klimaschutz mit erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und
Energieeinsparungen. Für indigene Gemeinden steht der Schutz ihrer Wälder und ihrer territorialen
Rechte im Vordergrund. Wir vom Klima-Bündnis verbinden daher den Schwerpunkt ehrgeiziger
kommunaler Maßnahmen in Europa mit der Unterstützung  indigener Völker, für die der Regenwald 
Heimat bedeutet.

Konkrete Ziele

Reden ist gut, konkrete Handlungen sind besser. Zusätzlich zur Verpflichtung für
Klimagerechtigkeit in Partnerschaft mit indigenen Völkern muss jede Stadt, jede Gemeinde und
jeder Landkreis mit dem Beitritt zum Klima-Bündnis einen Beschluss im kommunalen Parlament
verabschieden, der eine Selbstverpflichtung zur Reduktion der CO -Emissionen  um zehn Prozent
alle fünf Jahre enthält. Das entspricht der Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen bis 2030 gegenüber
dem Stand von 1990 – weitaus ehrgeiziger als jegliches Ziel, das bis jetzt auf nationaler oder
europäischer Ebene gesetzt wurde. Außerdem verpflichten sich die Mitgliedsstädte und -
gemeinden, auf die Nutzung von Tropenholz zu verzichten, bei ihren öffentlichen Ausschreibungen
Tropenholz möglichst auszuschließen und ansonsten auf FSC-zertifizierte Hölzer zu setzen. Diese
konkreten Ziele zeichnen das Klima-Bündnis als Netzwerk aus. 

Das Entstehen einer Bewegung

Das Klima-Bündnis wurde 1990 gegründet, als sich eine Gruppe von 33 Institutionen bestehend aus
zwölf Kommunen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie sechs indigene
Organisationen des Amazonasbeckens in Frankfurt trafen, motiviert, Maßnahmen gegen den
fortschreitenden Klimawandel zu ergreifen. Unser Netzwerk ist stark im deutschsprachigen Raum
verwurzelt, seine Ziele weckten jedoch bereits seit Beginn das Interesse von Kommunen in ganz
Europa. Das Bündnis kann inzwischen Vertreter*innen aus beinahe allen EU-Staaten vorweisen.
Inzwischen existieren Nationale Koordinationsstellen in sechs Ländern, um die Klima-Bündnis-
Mitglieder zu unterstützen.

Nationale Koordinationsstellen unterstützen die Mitglieder in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Italien, Luxemburg und Ungarn. Die nationale Koordination für Kommunen in Deutschland
ist gemeinsam mit der Europäischen Geschäftsstelle des Klima-Bündnis in Frankfurt am Main
angesiedelt.
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Das Netzwerk

Vorteile für Mitglieder

Mitglied werden

Klimanotstand

Climate Star

Vorteile für Mitglieder

Einzigartig

Das Klima-Bündnis ist ein wahrer Vorreiter im globalen und lokalen Klimaschutz – unsere lange
Tradition der Zusammenarbeit mit indigenen Völkern sowie konkrete Reduktionsziele bei den CO -
Emissionen, zu denen sich jede Kommune verpflichtet, sind gute Beispiele dafür.

Anregung und Unterstützung

Ein Mitglied im Klima-Bündnis ist Teil eines Städtenetzwerkes, das dem Klimaschutz verpflichtet ist
und arbeitet mit ähnlich gesinnten Kommunen zusammen. Möglichkeiten für gegenseitige
Anregungen sind reichlich vorhanden. Die Stimme jeder Klima-Bündnis-Kommune findet auf
nationaler, europäischer und internationaler Ebene Gehör, mit Unterstützung der Europäischen
Geschäftsstelle, die sich für die Interessen ihrer Mitglieder einsetzt.

Das Klima-Bündnis arbeitet schwerpunktmäßig mit der administrativen und technischen Ebene in
den Kommunen zusammen und stellt eine wertvolle Unterstützung für die Umsetzung von
Klimaschutzmaßnahmen vor Ort zur Verfügung. Neben der Durchführung von Projekten mit und
für unsere Mitglieder unterstützen wir sie außerdem bei ihren Aktivitäten, indem wir CO -
Monitoring-Instrumente entwickeln, Kampagnen zu Themen wie z.B. nachhaltiger Mobilität und
Konsum durchführen sowie Möglichkeiten zum Austausch geben.

Elf gute Gründe, Mitglied zu werden

Es gibt viele gute Gründe dem Klima-Bündnis beizutreten. Hier finden Sie elf:

1. Holen Sie sich Ratschläge zu Ihren lokalen Klimaschutzstrategien.

2. Profitieren Sie von der Europäischen Geschäftsstelle des Klima-Bündnis und unseren
Nationalkoordinationen.

3. Nutzen Sie Instrumente und Methoden, die Ihre Klimaschutzstrategien unterstützen.

4. Lassen Sie sich durch die Erfahrung anderer Städte und Gemeinden anregen.

5. Finden Sie Partner in ganz Europa und darüber hinaus für die Planung und Umsetzung
Ihrer Strategien.

6. Besuchen Sie Konferenzen, Seminare und andere Veranstaltungen und nutzen Sie sie zum
Erfahrungsaustausch und zur Wissenserweiterung.

7. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Klima-Bündnis-News und Publikationen.

8. Stärken Sie Ihr Klimaschutzprofil sowohl regional als auch international durch die weitere
Verbreitung Ihrer Erfolgsgeschichten.

9. Nehmen Sie teil an Klima-Bündnis-Kampagnen, die Ihre Bürger*innen vor Ort an
Klimaschutzmaßnahmen beteiligt.

10. Finden Sie Finanzierungsmöglichkeiten und Partner für Ihre Projekte.

11. Verschaffen Sie Ihrer Stimme bei EU-Entscheidungen Gehör durch Rückmeldungen,
Statements und Resolutionen.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre Klima-Bündnis-Mitgliedschaft zu Ihrem Vorteil nutzen
können, informieren Sie sich in der Rubrik Aktivitäten, wo Sie Informationen zu unserer politischen
Arbeit, Arbeitsgruppen, Instrumenten und Methoden, Kampagnen und Projekten finden.

Werden Sie Mitglied!

Wollen Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns unter
europe(at)klimabuendnis.org für weitere Informationen über eine
Mitgliedschaft im Klima-Bündnis.
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Beitreten

ALS UNTERZEICHNER
BEITRETEN

ALS KOORDINATOR
BEITRETEN

ALS UNTERSTÜTZER
BEITRETEN

Lokale Behörden spielen eine führende Rolle bei Klimaschutz und Klimaanpassung. Bei Teilnahme am
Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie werden sie in ihren Bemühungen unterstützt, indem sie
Anerkennung, Ressourcen und Networking-Möglichkeiten bekommen, die sie brauchen, um ihre Energie-
und Klimamaßnahmen weiter zu verbessern.

Wer kann mitmachen?

Der Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie steht allen lokalen Gebietskörperschaften, die
demokratisch aus bzw. von gewählten Vertretern konstituiert wurden, offen – unabhängig von deren
Größe und dem Umsetzungsstand ihrer Energie- und Klimapolitik.

Benachbarte kleine und mittelgroße lokale Gebietskörperschaften können sich unter bestimmten
Voraussetzungen auch dazu entschließen, als Unterzeichnergruppe teilzunehmen und einen
gemeinsamen Aktionsplan für nachhaltige Energie und Klima einzureichen, in dem sie sich entweder
individuell (Option 1) oder gemeinsam (Option 2) zur Einhaltung des CO2-Einsparungsziels von 40 % und
einer Erhöhung der Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel verpflichten. Mehr Infos finden Sie in
unseren FAQs. 

LISTE DER UNTERZEICHNER

Wie kann man beitreten

Um der wachsenden Initiative beizutreten, müssen Kommunen das folgende Verfahren durchlaufen:

Schritt 1
Stellen Sie den Konvent
der Bürgermeister für
Klima und Energie bei
Ihrem Regional-
/Gemeinderat vor. Um
dem Gemeinderat die
Beratung zu erleichtern,
können Sie die
Verpflichtungserklärung
hier herunterladen.

Schritt 2
Sobald der
Gemeinderat einen
offiziellen Beschluss
verabschiedet hat,
ermächtigen Sie den
Bürgermeister bzw. die
Bürgermeisterin – oder
eine(n) gleichwertige(n)
Vertreter(in) des
Gemeinderats – dazu,
die
Verpflichtungserklärung
des Konvents zu
unterschreiben.

Schritt 3
Nach der
Unterzeichnung können
Sie Ihre Daten online
ausfüllen und die
unterschriebene
Verpflichtungserklärung
hochladen. Bitte
beachten Sie auch die
folgenden Schritte, die
im Anhang zur
Verpflichtungserklärung
und in den FAQs
beschrieben sind.

Warum beitreten

Unterzeichner haben viele verschiedene Gründe, dem Konvent der Bürgermeister beizutreten, unter
anderem:

Anmeldung ausfüllen

Zur Anmeldung tragen Sie bitte
die erforderlichen Daten in die
Felder ein und laden Sie Ihr
Beitrittsformular hoch.

Registrieren

     MY COVENANT
ÜBER
DEN

KONVENT
BEITRETEN PLÄNE UND

MASSNAHMEN
NEUIGKEITEN
UND EVENTS

HILFREICHE
INFORMATIONEN

 DEUTSCH (DE)   EUROPE 
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Wann kann man beitreten

Lokale Gebietskörperschaften können dem Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie jederzeit
beitreten. 

Mit Unterstützung der Europäischen
Kommission. Webseite koordiniert vom Büro
des Bürgermeisterkonvents.

ÜBER DEN
KONVENT

DIE INITIATIVE

KONVENTGEMEINDE

UNTERSTÜTZUNG DER
KONVENTGEMEINDE

BEITRETEN

ALS UNTERZEICHNER
BEITRETEN

ALS KOORDINATOR
BEITRETEN

ALS UNTERSTÜTZER
BEITRETEN

PLÄNE UND
MASSNAHMEN

AKTIONSPLÄNE

FORTSCHRITT

GUTE PRAXISBEISPIELE

NEUIGKEITEN UND
EVENTS

NEUIGKEITEN

EVENTS

HILFREICHE
INFORMATIONEN

BIBLIOTHEK

FÖRDERMITTEL

RESSOURCEN ZUR
ANPASSUNG AN DEN
KLIMAWANDEL

ENERGIEARMUT

FAQ

BERICHTERSTATTUNG

Legal Glossary Credits Contact
Website by

Intensive
Kooperation und
Unterstützung
durch nationale und
subnationale
Behörden

Große
internationale
Anerkennung und
Sichtbarkeit für die
Klima- und
Energiepolitik der
Kommune

Die Möglichkeit, zur
Gestaltung der EU-
Klima- und
Energiepolitik
beizutragen

Glaubwürdigkeit
durch Monitoring
und
Fortschrittsberichte

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Read more about our privacy policy I accept cookies from this site. Agree

 

https://www.konventderbuergermeister.eu/%C3%BCber-den-konvent/die-initiative/entstehung-und-entwicklung.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/%C3%BCber-den-konvent/die-initiative/entstehung-und-entwicklung.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/%C3%BCber-den-konvent/konventgemeinde/unterzeichner.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/%C3%BCber-den-konvent/unterst%C3%BCtzung-der-konventgemeinde/b%C3%BCro.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/beitreten/als-unterzeichner-beitreten.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/beitreten/als-unterzeichner-beitreten.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/beitreten/als-koordinator-beitreten.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/beitreten/als-unterst%C3%BCtzer-beitreten.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/pl%C3%A4ne-und-ma%C3%9Fnahmen/aktionspl%C3%A4ne.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/pl%C3%A4ne-und-ma%C3%9Fnahmen/aktionspl%C3%A4ne.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/pl%C3%A4ne-und-ma%C3%9Fnahmen/fortschritt.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/pl%C3%A4ne-und-ma%C3%9Fnahmen/gute-praktiken.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/neuigkeiten-und-events/neuigkeiten.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/neuigkeiten-und-events/neuigkeiten.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/neuigkeiten-und-events/events/anstehende-events.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/hilfreiche-informationen/bibliothek.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/hilfreiche-informationen/bibliothek.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/hilfreiche-informationen/f%C3%B6rdermittel.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/hilfreiche-informationen/ressourcen-zur-anpassung-an-den-klimawandel.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/hilfreiche-informationen/energiearmut.html
https://eumayors.eu/images/FAQs_2021-DE.pdf
https://www.konventderbuergermeister.eu/hilfreiche-informationen/berichterstattung.html
https://eumayors.eu/news-and-events/news.html?format=feed&type=rss
https://www.facebook.com/Covenant-of-Mayors-in-the-EU-135799949796081/
https://twitter.com/eumayors
https://www.linkedin.com/company-beta/2668508/
https://www.youtube.com/user/eumayors
http://www.karakas.be
https://www.konventderbuergermeister.eu/legal.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/


Die Initiative

ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG ZIELE UND AUFGABEN KONVENT IN ZAHLEN

Rückblick: Die Ursprünge des Konvents

Der Konvent der Bürgermeister wurde 2008 in Europa mit der Zielsetzung gegründet, lokale Gebietskörperschaften, die sich freiwillig dazu
verpflichten, die Klima- und Energieziele der EU zu erreichen oder gar zu übertreffen, zusammenzubringen.

Es war die erste Initiative, die sich nach dem Bottom-up-Prinzip mit Energie und Klima beschäftigte. Ihr Erfolg übertraf schon bald alle
Erwartungen.
Inzwischen gehören mehr als 7000 Kommunal- und Regionalverwaltungen in 57 Ländern der Initiative an, die auf die Kompetenzen einer
weltweiten Multi-Stakeholder-Bewegung und der technischen und methodologischen Unterstützung durch spezialisierte Büros zurückgreifen
kann.

Der Globale Konvent der Bürgermeister profitiert von den Erfahrungen, die in den vergangenen acht Jahren in Europa und darüber hinaus gemacht
wurden, und baut auf den wichtigsten Erfolgsfaktoren der Initiative auf: die Bottom-up-Governance, das mehrstufige Kooperationsmodell und der
kontextbasierte Aktionsrahmen.

Globale Erweiterung

Seit 2017 wurden regionale Konventbüros in Nordamerika, Lateinamerika & Karibik, China & Südostasien, Indien und Japan eröffnet, um die Arbeit
der bestehenden Büros zu ergänzen.

Klicken Sie den + Button und erfahren Sie mehr über die Meilensteine und Errungenschaften des Konvents der Bürgermeister seit der
Gründung der Initiative!
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FASSADENFARBEN 

Schwarze Fassaden

Kaum eine Farbe ist so magisch wie Schwarz. Und natürlich ist Schwarz auch auf der Fassade
angekommen.

Was ist dran am Schwarz? Warum fahren wir gerne schwarze Autos, auch wenn niemand im
ebenfalls schwarzen Leichenwagen unterwegs sein will. Warum tragen wir schwarze Anzüge,
selbst wenn es erfreuliche Geschäftsabschlüsse zu rühmen gibt? Warum müssen professionelle
Objektive und Kameras schwarz sein? Und wieso bitteschön steht dort drüben ein schwarzes
Gebäude?
Schwarz war in unserem Kulturkreis schon immer eine ambivalente, mehrdeutige Farbe. Daran
hat sich bis heute nichts geändert, auch wenn der Umgang mit dem fast alles auftre ende Licht
absorbierenden Farbwert derzeit lockerer ist. Das gilt auch für die Architektur, die momentan an
vielen Orten tief schwarze Blüten treibt. Warum das so ist? Nun, der technische Fortschritt macht
eben so manches möglich. UV-stabilere Pigmente und Bindemittel, Wärmedämm-
Verbundsysteme, die unemp ndlicher gegen thermische Spannungen sind, erlauben
Hellbezugswerte inzwischen unter 15. Das erklärt zwar noch wenig, aber o enbar tri t es den
Zeitgeist vieler Planer, die endlich ihre persönlichen Farbpräferenzen – schwarzer Rolli und
schwarzer Wagen aus skandinavischer Produktion, schwarze Brille – hinaustragen können in eine
Welt, die viel zu deftig-bunt erscheint. Aber: Schwarz ist dann keine Farbe der Zurückhaltung
mehr, sondern wird zur Akzentfarbe. Und damit wird Schwarz zur neuen Buntfarbe, auch wenn
sie den Nimbus der Nichtfarbe in sich trägt. Schwarze Gebäude erregen Aufsehen, weil sie sich in
keiner Weise an die Umgebung anlehnen, sich von ihr distanzieren und absondern. Damit sind
schwarze Bauten so etwas wie gestrandete Außerirdische. Nur: Sie sind gekommen, um zu
bleiben.

Schwierige Farbe

Zugeben, ein schwarzer Kubus erregt Aufsehen. Das ist durchaus angebracht, wenn ihm eine
besondere Funktion zukommt. Etwa eine kulturelle Rolle, ein Museum beispielsweise. Einen
Kindergarten, wie vor einiger Zeit in Wien geschehen, schwarz zu fassen, ist mindestens
unsensibel und akademisch-überheblich. Schwarz passt auch nur zu einer strengen, reduzierten
Architektursprache. Ein Einfamilienhaus mit bravem Satteldach und Carport in Schwarz?
Undenkbar, das passt beim besten Willen nicht zusammen.
Entgegen der landläu gen Meinung ist Schwarz eine absolut schwierige Architekturfarbe. Es
reicht nicht aus, dass die visuelle Sonderstellung von Schwarz eine bauliche Entsprechung
erfährt – auch die Volumen, Flächengrößen und der Glanzgrad bedürfen der sensiblen
Handhabung. Schwarz malen hört sich simpel an, ist es aber keinesfalls.
Und wie steht es um die Nachhaltigkeit der „Schwarzbauten“? In Kalifornien beschichtet man
derzeit mit ö entlichem Segen die dort unbegrünten Flachdächer weiß, um die Klimaanlagen zu
entlasten. Das ist einfache Physik, Weiß re ektiert nicht nur sichtbares Licht, sondern auch die
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  Zurück zur Startseite

infrarote Wärmestrahlung. Schwarz nicht. Also heizen sich die Fassaden enorm auf, was
spätestens in der Folge des Klimawandels an Brisanz gewinnt. Denn hier zulande rechnet man
mit heißeren Sommern und stärkerer IR-Strahlung, auch im Winter übrigens. Ist die
Wärmedämmung des Gebäudes diesen thermischen Anforderungen langfristig nicht gewachsen,
sind Bausubstanz und Innenklima in Gefahr. Und kommt mehr Wärmeenergie innen an, muss
klimatisiert werden – und das ist energetisch wohl kaum sinnvoll.

Uwe Koos, Sto AG
Quelle: Malerblatt 05/2010
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Städtebauliche Verträge in der praktischen Bewährung

Prof. Dr. Michael Krautzberger, Bonn/Berlin

I. Zur Bedeutung Städtebaulicher Verträge in der Praxis
    Städtebauliche Verträge hatten im Bauplanungsrecht seit jeher große Bedeutung1. Weil 

das Städtebaurecht vornehmlich den ordnenden oder zielgebenden Rahmen für die Entfaltung 
der vielfältigen städtebaulichen Wirklichkeit gibt, schafft das Städtebaurecht – mehr als es 
z. T. andere öffentlich-rechtliche Regelungsbereiche kennzeichnet – primär einen Korridor 
qualifizierter öffentlicher Interessen gegenüber dem weiten und entscheidenden Feld privater 
Initiativen2. Auch wenn die langfristigen Planungen der Gemeinden – 
Flächennutzungsplanung, Stadtentwicklungsplanungen – hiervon meist unberührt bleiben, 
erscheint das konkrete städtebauliche Handeln der Gemeinde doch vielfach als Reflex auf 
private Initiativen. Städtebau und Städtebaurecht sind daher in ihrer praktischen Anwendung 
traditionell durch Absprachen, Vereinbarungen und sonstigen informellen Gestaltungen 
geprägt.
    Die Einsatzfelder städtebaulicher Verträge werden im Folgenden im Überblick und unter 
Berücksichtigung neuerer Rechtsprechung behandelt. Ausgangslage ist der heutige 
Stellenwert städtebaulicher Verträge im Verhältnis von öffentlicher 
Gemeinwohlverantwortung und privater Initiative und die heutige rechtliche Einordnung der 
Verträge zwischen Gemeinde und Privaten als „Verwaltungsverträge“ (II). Der wesentliche 
Inhalt der zentralen Regelung des BauGB in §11 wird unter III behandelt; dabei werden auch 
die Regelungen zur Kostenübernahme dargestellt. Weiterhin werden zwei der im BauGB 
besonders hervorgehobenen Bespiel behandelt, nämlich den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan  einerseits (IV) und die Einschaltung eines Dritten nach § 4 BauGB 
andererseits (V). 
    Das BauGB enthält eine Reihe weiterer vertraglicher Regelungen, auf die im 
Zusammenhang mit dieser Darstellung hingewiesen wird, auf die aber nicht weiter 
eingegangen wird wie insbesondere der Erschließungs- oder der Sanierungsträgervertrag (vgl. 
§§ 124, 157 ff. BauGB). 

II. Zur Einordnung städtebaulicher Verträge 
Das Städtebaurecht hat sich der der Kodifizierung städtebaulicher Verträge erst punktuell 

(etwa mit dem Erschließungs- und dem Recht des Sanierungs- und Entwicklungsträgers) 
angenähert und nach verschiedenen Zwischenlösungen (etwa im BauGB-Maßnahmengesetz 
19933)  seit dem Bau- und Raumordnungsgesetz 19984 die Verankerung in den zentralen §§ 
12 und 12 BauGB gefunden. Das BauGB enthält weiterhin – neben bzw. unbeschadet der 
erwähnten Regelungen – eine Reihe von unmittelbaren Sonderregelungen über Verträge im 
Städtebaurecht oder Rechtsgestaltungen, die Verträge im Regelfall oder doch vielfach 
voraussetzen oder daran anknüpfen5. 

Die Problematik der rechtlichen Einordnung städtebaulicher Verträge spiegelt die 
rechtsdogmatischen Probleme der Einordnung öffentlich-rechtlicher Verträge generell wider, 
wenngleich städtebauliche Verträge öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Verträge 
umfassen6. Die rechtlichen Einordnungsprobleme resultieren im Kern daraus, dass mit dem 
Verwaltungshandeln traditionell hoheitliche, in diesem Sinne „einseitige“ Handlungsformen 
verbunden wurden: Das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft wurde mehr als ein 
solches der Distanz als der Kooperation verstanden. Der Vertrag zwischen Verwaltung und 
Bürgern in Bereichen der Gemeinwohlgestaltung wurde daher auch in der Rechtswissenschaft 
lange diskriminiert und in seiner Entwicklung gehindert7. Der privatrechtliche Vertrag 
zwischen Verwaltung und Bürger ist erst in der jüngeren Verwaltungsrechtsgeschichte als 
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Verwaltungsvertrag identifiziert und entsprechend seiner Eigenart als Formtyp in das 
Verwaltungsrecht einbezogen worden8.

III. Zum städtebaulichen Vertrag nach § 11 BauGB 
1. Überblick

Die in § 11 BauGB über den städtebaulichen Vertrag enthaltenen Regelungen haben den 
hauptsächlichen Zweck, ein in der städtebaulichen Praxis zum Teil seit Jahrzehnten 
eingeführtes gemeindliches Verwaltungshandeln in rechtliche Strukturen zu gießen, es 
hierdurch offen zu legen und zugleich rechtlich einzugrenzen. Das Gesetz will damit auch die 
praktische Bedeutung vertraglicher Gestaltungen bei städtebaulichen Planungen und 
Maßnahmen hervorheben. Ein wichtiges rechtspolitisches Motiv für die Aufnahme dieser 
Regelung in das BauGB war, den Verwaltungsvertrag angesichts der Komplexheit 
städtebaulicher Gestaltungsaufgaben deutlicher zu legitimieren und seine Akzeptanz in der 
gemeindlichen Praxis zu erhöhen. Der Gesetzgeber wollte damit auch vermeiden, auf 
komplexe städtebauliche Problemstellungen mit weiteren Ausdifferenzierungen des 
bestehenden Instrumentariums – insbesondere in der Bauleitplanung und ihrem 
Vollzugsinstrumentarium – zu antworten. In dieser Beziehung soll der städtebauliche Vertrag 
eine Brücke zu Rechts- und Verfahrensvereinfachungen sein.

Weiterhin bringt der Gesetzgeber damit zum Ausdruck, dass er die städtebauliche Ordnung, 
Entwicklung und Gestaltung von Städten und Gemeinden im umfassenden Sinne von 
Städtebau, Stadt- und Siedlungsentwicklung als eine Aufgabe definiert, die – unbeschadet der 
Aufgaben einer planenden oder ordnenden Verwaltung – in hohem Maße als ein von 
öffentlicher Hand und privaten Sektor gemeinsam zu gestaltenden Gemeinwohlauftrag ver-
standen werden soll. Der Zusammenhang besteht insbesondere darin, dass durch 
städtebauliche Verträge in Aufgaben, die die Gemeinde prinzipiell auch unmittelbar 
durchführen könnte, der private Bereich verantwortlich einbezogen wird oder ihm Aufgaben 
ganz oder teilweise überlassen bleiben.

Die Übernahme von Verantwortung durch Private ist so gesehen Ausfluss der 
Gemeinwohlverpflichtung des Eigentums i. S. des Art. 14 Abs. 2 GG. D. h. es werden 
durch städtebauliche Verträge keine Gemeinwohlaufgaben aus dem rechtlichen und 
politischen Verantwortungsbereich der Gemeinde „entlassen“. Insoweit ist § 11 BauGB 
stärker gekennzeichnet als ein Beitrag, kooperatives Verwaltungshandeln zu erleichtern: 
vgl. insbesondere den Bericht der vom Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau eingesetzten Expertenkommission zur Novellierung des Baugesetzbuchs, die ihre 
Überlegungen zur Übernahme des städtebaulichen Vertrages in das BauGB unter die 
Zielaussage „Kooperation“ stellt. Das Gesetz ist von der Vorstellung geprägt, dass sich 
stärkere Einbindung des privaten Sektors in Gemeinwohlaufgaben einerseits und Flexibilität 
des Verwaltungshandelns andererseits wechselseitig bedingen. Zugleich eignen sich aber 
städtebauliche Verträge (etwa im Vorfeld stringenter Maßnahmen wie etwa der 
Bodenordnung oder der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme) bei der Sicherung 
kommunaler Gestaltungsaufgaben auch als konfliktlösende Instrumente. 

2. Zu den Regelungen im Einzelnen
a)  § 11 Abs. 1 Satz 1 enthält die grundsätzliche Bestimmung über die Zulässigkeit und den 

Anwendungsbereich städtebaulicher Verträge. Verträge sind zulässig, wenn das Gesetz es 
nicht ausdrücklich verbietet.  § 11 Abs. 1 Satz 2 bestimmt allgemein, was Gegenstand eines 
städtebaulichen Vertrags sein kann. Abs. 1 Satz 2 enthält beispielhafte, also nicht 
abschließende Konkretisierungen dessen, was Gegenstand eines städtebaulichen Vertrags i. S. 
des § 11 BauGB sein kann. Die Gemeinde kann nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 durch Vertrag die 
Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch den Vertragspartner (auf 

2



dessen Kosten) vereinbaren. Gegenstand städtebaulicher Verträge können insbesondere die 
privatrechtliche Neuordnung der Grundstücksverhältnisse (namentlich durch die „freiwillige 
Umlegung“), die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken sowie sonstige 
Maßnahmen sein, die notwendig sind, damit städtebauliche Planungen und Maßnahmen 
durchgeführt werden können.  Das Gesetz hebt weiterhin Verträge zur Ausarbeitung der 
erforderlichen städtebaulichen Planungen sowie erforderlichenfalls des Umweltberichts (§ 2 a 
BauGB) hervor. Dass die gemeindliche Verantwortung für das gesetzlich vorgeschriebene 
Planaufstellungsverfahren (vgl. §§ 2 ff. BauGB) hiervon unberührt bleibt, wird im Gesetz 
ausdrücklich hervorgehoben. 

b) Auch wenn zahlreiche Auslegungsfragen zu § 11 BauGB in hohem Maße gerade auch 
dank der Rechtsprechung geklärt scheinen, stellen sich Rechtsfragen aus anderen 
Rechtsbereichen und beschäftigen n beachtlichem Maße die Rechtsprechung. Das gilt etwa 
für das Vergaberecht: Die Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, die privaten 
Bauträgergesellschaften übertragen werden, fällt nach dem EuGH9.unter die 
Ausschreibungsverpflichtung der Richtlinie 93/37/EWG (Baukoordinierungsrichtlinie, wenn 
der Wert der Erschließungsanlage den in der Richtlinie festgesetzten Schwellenwert erreicht 
oder übersteigt. Wäre die Gemeinde zur Ausschreibung eines öffentlichen Bauauftrags i. S. 
der Richtlinie verpflichtet, so darf die Ausschreibungspflicht nicht durch vertragliche 
Vereinbarung bzw. Übertragung umgangen werden. Der EuGH hat diese Richtung in der 
Folge wiederholt bestätigt10. Auch die deutsche Vergaberechtsprechung hat dies 
aufgegriffen11.
    c)  Die Rechtsprechung ist auch vielfach mit Fragen der Anwendung/Anwendbarkeit des 
Rechts  der  Allgemeinen Geschäftsbedingungen12 befasst  und kommt  dabei  zu  durchaus 
unterschiedlichen  Ergebnissen.  Der  BGH13 tritt  in  einer  Entscheidung  im  Ergebnis  der 
Auffassung bei,  § 11 BauGB als  spezialgesetzliche  Vorschrift  das  Recht  der  Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen verdränge. Nach Sinn und Zweck der konkurrierenden Normen und 
den sie tragenden Wertungen des Gesetzgebers enthalte  das in § 11 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
kodifizierte  Gebot  angemessener  Vertragsgestaltung  für  städtebauliche  Verträge  eine 
erschöpfende Regelung, neben der das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine 
Anwendung finden kann. Allerdings stellt der BGH diese Entscheidung unter den Vorbehalt 
einer europarechtlichen Überprüfung.

d)  § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 betrifft die Zulässigkeit von städtebaulichen Verträgen im 
Vorfeld oder im Zusammenhang mit Bauleitplanverfahren. Die Gemeinden können danach 
vertragliche Regelungen u. a. darüber treffen, die mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele und 
Zwecke des § 1 BauGB zu fördern oder zu sichern (Halbsatz 1). Das Gesetz hebt vier 
wichtige Anwendungsfälle besonders hervor:

– Halbsatz 2 betrifft Verträge zur Grundstücksnutzung. Entsprechend der kon-
kreten städtebaulichen Ziele geht es dabei u. a. um die zügige Bebauung eines Plangebiets. 
Die Gemeinde kann danach z. B. Pflichten zur Verwirklichung von Bauvorhaben 
entsprechend den Festsetzungen eines künftigen Bebauungsplans innerhalb angemessener 
Frist vereinbaren. Hiermit kann einem Grundstückseigentümer u. a. aufgegeben werden, das 
Grundstück innerhalb einer bestimmten Frist selbst zu bebauen oder einer Bebauung durch 
Dritte zuzuführen. Das Gesetz nennt auch ausdrücklich Vereinbarungen hinsichtlich einer 
Befristung oder einer Bedingung hinsichtlich der Grundstücksnutzung und setzt damit den 
Ansätzen des auch in § 9 Abs. 2 geregelten „Baurecht auf Zeit“ eine vertragliche 
Gestaltungsmöglichkeit zur Seite, sei es in Ergänzung oder – soweit möglich – unbeschadet 
einer planerischen Festsetzung.    
     Voraussetzung für städtebauliche Verträge im Umfeld städtebaulicher Planungen ist stets, 
dass sie nicht zu einer unzulässigen vertraglichen Vorwegbindung führen. Nach § 1 Abs. 3 
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Satz 2 besteht auf die Aufstellung von Bauleitplänen kein Anspruch. Ein solcher Anspruch 
kann auch nicht durch einen städtebaulichen Vertrag begründet werden. Dies gilt 
entsprechend für sonstige städtebauliche Satzungen.  So hat das BVerwG14 zu 
Vereinbarungen über städtebauliche Planungen hervorgehoben, dass § 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
nicht nur einer Verpflichtung der Gemeinde  zur aktiven Planung, sondern auch zur 
Nichtaufstellung einer Planung entgegensteht. 
    Gegenstand eines städtebaulichen Vertrags kann auch „die Förderung und Sicherung der 
mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele, insbesondere die Grundstücksnutzung, auch 
hinsichtlich einer Befristung oder einer Bedingung“. Zu letzterem ist auf die gleichgerichtete 
Bestimmung in § 9 Abs. 2 hinzuweisen -  „Baurecht auf Zeit“: “ Im Bebauungsplan kann 
danach in besonderen Fällen festgesetzt werden, dass bestimmte der in ihm festgesetzten 
baulichen und sonstigen Nutzungen und Anlagen nur für einen bestimmten Zeitraum zulässig 
oder bis zum Eintritt bestimmter Umstände zulässig oder unzulässig sind.  Ergänzend 
bestimmt § 35 Abs. 6 Satz 2, dass für Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6  als weitere 
Zulässigkeitsvoraussetzung eine Verpflichtungserklärung abzugeben ist, das Vorhaben nach 
dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenversiegelungen zu 
beseitigen.

    Zu Vereinbarungen über die „Grundstücksnutzung“ hat jüngst der BGH15 hat zur 
zeitlichen Dauer eines vertraglichen Wiederkaufsrechtes folgendes entschieden: Verkauft die 
öffentliche Hand ein Grundstück zum Zwecke der Ansiedlung von Familien zu günstigen 
Konditionen und vereinbart sie ein Wiederkaufsrecht, um die zweckentsprechende Nutzung 
des Grundstücks sicherzustellen und Bodenspekulationen zu verhindern, kann das 
Wiederkaufsrecht mehr als 30 Jahre nach seiner Begründung nicht mehr ausgeübt werden. 

– Halbsatz 3 nennt als Gegenstand eines städtebaulichen Vertrags die Durchführung des 
Ausgleichs für Eingriffe in Natur und Landschaft nach § 1 a Abs. 3. Die Regelung knüpft an 
die Ermächtigung in § 1 a Abs. 3 Satz 4 an, wonach anstelle von bauleitplanerischen 
Darstellungen und Festsetzungen zur Sicherung von Ausgleichsmaßnahmen und -flächen 
u. a. vertragliche Vereinbarungen in städtebaulichen Verträgen in Betracht kommen.

– Halbsatz 4: Die Gemeinde kann vertraglich städtebauliche Ziele sichern, die den 
dringenden Wohnbedarf von Bevölkerungsgruppen mit besonderen 
Wohnraumversorgungsproblemen betreffen (z. B. einkommensschwächere Gruppen, alte 
Menschen, Alleinerziehende), greift einen Beschluss des BVerwG auf, wonach 
entsprechende Ziele nicht über Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB zu 
verwirklichen seien16.

– Halbsatz 5 betrifft die sog. „Einheimischen-Modelle“. Danach sind städtebauliche Verträge 
zur Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung zulässig. Das BVerwG hat 
solche Verträge bereits vor der Regelung in § 11 BauGB für zulässig erachtet17. 
Widersprüche zum Recht auf Freizügigkeit nach Art. 11 GG wurden dabei – sicher 
zutreffend - zurück gewiesen; auf der Ebene des EU-Rechts werden neuerdings 
entsprechende Fragen gestellt18.

e) § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 enthält eine Regelung des Folgekostenvertrags. Die Regelung 
lehnt sich an die höchstrichterliche Rspr. an und entwickelt diese fort; vgl. weiterhin bereits 
§ 54 Abs. 2 BauZVO. Bei einem Folgekostenvertrag geht es um Aufwendungen, die den 
Gemeinden als Folge neuer Ansiedlungen für Anlagen und Einrichtungen des Gemeinbedarfs 
entstehen19 Gegenstand von Folgekostenverträgen können Anlagen und Einrichtungen sein, 
die der Allgemeinheit dienen. Sie können auch außerhalb des Baugebiets liegen (z. B. 
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Schulen, Kindergärten). § 11 Abs.1 Satz 2 Nr. 3 regelt neben den Folgekosten i. e. S. auch 
allgemein die Kostenübernahme für städtebauliche Maßnahmen; siehe weiterhin unten 3.

f) § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 betrifft Vereinbarungen über die Nutzung von Netzen und 
Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung und von Solaranlagen für die Wärme-, Kälte- und 
Elektrizitätsversorgung von Baugebieten. Diese Regelungen könnten angesichts der neuen 
Dimension der Klimaschutzaufgaben in der Zukunft besondere Bedeutung erlangen.

g) § 11 Abs. 1 Abs. 2 Satz 1 greift den für öffentlich-rechtliche Verträge von der 
Rechtsprechung entwickelten und in § 56 Abs. 1 Satz 2 VwVfG geregelten Grundsatz der 
Angemessenheit auf. Angemessen ist eine Geldleistung, wenn sie dem Übermaßverbot 
Rechnung trägt. Das bedeutet insbesondere, dass sie nicht Folge eines „Machtmissbrauchs“ 
der Gemeinde sein darf und dass der wirtschaftliche Wert von Leistung und Gegenleistung in 
einem vertretbaren Verhältnis zueinander stehen müssen.

§ 11 Abs. 1 Abs. 2 Satz 2 bestimmt, dass die Vereinbarung einer vom Vertragspartner zu 
erbringenden Leistung dann unzulässig ist, wenn es für die Erbringung dieser Leistung schon 
deshalb keiner vertraglichen Regelung bedarf, weil er auch ohne sie einen Anspruch hierauf 
hat. Dieses sog. Koppelungsverbot wurde von der Rechtsprechung insbesondere für den 
Folgekostenvertrag (§ 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3) entwickelt; vgl. auch § 56 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 
VwVfG. Eine Vereinbarung ist unzulässig, wenn z. B. auf die Erteilung der Baugenehmigung 
oder das gemeindliche Einvernehmen ein Anspruch besteht.

h) § 11 Abs. 3 regelt die Form städtebaulicher Verträge. Entsprechend § 124 Abs. 4 BauGB 
bedarf der städtebauliche Vertrag der Schriftform. Dies ergibt sich im Übrigen für den 
städtebaulichen Vertrag, soweit er ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist, bereits aus § 57 
VwVfG.  § 11 Abs. 4 stellt klar, dass § 11 BauGB keine abschließende Regelung ist, 
sondern dass andere vertragliche Regelungen nach Maßgabe der jeweiligen Bestimmungen 
unberührt bleiben.

3. Insbesondere: Übernahme von Kosten

a) § 11 regelt in unterschiedlichen Zusammenhängen die Frage der von einem 
Vertragspartner zu übernehmenden Kosten. § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bestimmt, dass 
Gegenstand eines Vertrags über die Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher 
Maßnahmen eine Regelung sein kann, dass diese Aufgaben „durch den Vertragspartner auf 
eigene Kosten“ übernommen werden. § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 betrifft Vereinbarungen zur 
Übernahme von Kosten städtebaulicher Maßnahmen, namentlich den Folgenkostenvertrag. 
§ 11 Abs. 2 Satz 1 spricht mit dem Begriff der Angemessenheit der Leistung insbesondere 
auch Vereinbarungen über die Übernahme von Kosten an. Zu den rechtlichen Anforderungen 
vgl. die jeweiligen Erläuterungen zu den genannten Regelungen. Was den Grundsatz der 
Angemessenheit (§ 11 Abs. 2 Satz 1) betrifft, ist hierin eine materiell-rechtliche Vorgabe für 
alle städtebaulichen Verträge enthalten; die Kostenverträge i. S. des § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
sprechen eine spezielle Vertragsgestaltung an20.
    Die Erwähnung vertraglicher Regelungen über die Vorbereitung der Durchführung 
städtebaulicher Maßnahmen „auf eigene Kosten“ des Vertragspartners in § 11 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 ist demgegenüber nur ein klarstellender Hinweis. Auch sonstige Vertragsgestaltungen 
im Sinne des § 11, namentlich die Verträge über die Förderung und Sicherung der mit der 
Bauleitplanung verfolgten Ziele (§ 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2) können spezielle Kosten des 
Vertragspartners auslösen bzw. die Tragung spezifischer Kosten einschließen. Die Bedeutung 
dieser Klarstellung ist daraus zu erklären, dass Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 die Übernahme von 
Maßnahmen regelt, die nach dem Gesetz grundsätzlich von der Gemeinde selbst durchgeführt 
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werden; die Fälle des Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 betreffen demgegenüber spezielle Verpflichtungen 
des Vertragspartners. Die Erwähnung der Kostenübernahme in Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 schließt im 
Übrigen keineswegs Verträge aus, wonach der private Vertragspartner ausschließlich die 
Kosten übernimmt, ohne die Maßnahmen durchzuführen. Ebenso wenig sind hierdurch 
Vertragsgestaltungen ausgeschlossen, nach denen der private Vertragspartner die Kosten der 
Maßnahme nicht oder nur teilweise tragen soll. Die Erwähnung der Kostenübernahme in 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 dient auch deshalb der Klarstellung, weil die in dieser Regelung 
bezeichneten Verträge auch Erschließungsmaßnahmen umfassen. Insoweit enthält § 124 
Abs. 2 Satz 3 eine inhaltlich übereinstimmende Regelung, wonach für Erschließungsverträge 
die Bestimmung des § 129 Abs. 1 Satz 3 nicht zur Anwendung kommt, in der bei 
Erschließungsmaßnahmen eine gemeindliche Kostenbeteiligung von 10% vorgesehen ist; 
d. h., vertraglich ist auch nach § 124 Abs. 2 Satz 3 eine vollständige Kostenübernahme 
möglich21.
   b) In der Rechtsprechung finden diese Probleme reichlich Niederschlag, und zwar vor 
allem zum, sog. Koppelungsverbot des § 11 Abs. 2 Satz 2 BauGB, aber auch zum 
Angemessenheitsgebot des § 11 Abs. 2 Satz 2. Auf nur drei neuere Entscheidungen sei 
hingewiesen:

- Macht die Gemeinde die Änderung eines Bebauungsplans mit dem Ziel der 
Ausweisung eines Außenbereichsgrundstücks als Wohngebiet in einem 
verwaltungsrechtlichen Vertrag davon abhängig, dass der bauwillige Eigentümer 
anstelle eines nicht mehr festsetzbaren Erschließungsbeitrages an sie einen Geldbetrag 
für einen gemeinnützigen Zweck – Unterhaltung städtischer Kinderspielplätze – 
leistet, so verletzt sie damit nach einer Entscheidung des BVerwG22 das 
Koppelungsverbot. Ein sachlicher Zusammenhang zwischen Leistung und 
Gegenleistung kann auch dann entfallen, wenn die vom Bürger zu erbringende 
Leistung einem anderen öffentlichen Interesse zu dienen bestimmt ist („beliebige 
öffentliche Leistung der Behörde“) als die von der Gemeinde zu erbringende oder von 
ihr in Aussicht gestellte Leistung.

- Das OVG Lüneburg23, hatte zu einer vertraglichen Regelung zwischen einer 
Gemeinde und einem Grundstückseigentümer entschieden, dass Gegenstand eines 
städtebaulichen Vertrags - unabhängig von ihrer privat- oder öffentlich-rechtlichen 
Ausgestaltung - auch eine von den einschlägigen Bebauungsplänen    abweichende, 
aufgelockertere Bebauung sein kann.   Das Gebot der Angemessenheit verlange, dass 
bei wirtschaftlicher Betrachtung des Gesamtvorgangs die Gegenleistung des 
Vertragspartners der Behörde nicht außer Verhältnis zu dem wirtschaftlichen Wert der 
von der Behörde zu erbringenden Leistung stehen darf und dass auch sonst keine 
Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass die Gegenleistung eine unzumutbare 
Belastung bedeutet24.  Das sog. Koppelungsverbot besage, dass - zum einen - durch 
einen verwaltungsrechtlichen Vertrag nichts miteinander verknüpft werden darf, was 
nicht ohnedies schon in einem inneren Zusammenhang steht, und dass - zum anderen - 
hoheitliche Entscheidungen ohne entsprechende gesetzliche Ermächtigung nicht von 
wirtschaftlichen Gegenleistungen abhängig gemacht werden dürfen, es sei denn, erst 
die Gegenleistung würde ein der Entscheidung entgegenstehendes rechtliches 
Hindernis beseitigen25.

- Der VGH München26 entschied zu einem Fall der Koppelung einer 
Baugebietsausweisung mit denkmalpflegerischen Belangen wie folgt: Ein 
städtebaulicher Vertrag ist wegen Verstoßes gegen das Koppelungsverbot ungültig, 
wenn er die Baugebietsausweisung mit einer planerisch damit nicht 
zusammenhängenden Leistung  - hier: Sanierung und Teilübereignung eines Schlosses 
an die Gemeinde) -  verknüpft.  Die Verbindung beider Leistungen durch angeblich 
verrechnete Nachfolgelastenbeiträge ändert daran nichts. 
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c) Was die Übernahme von Personal- und Verwaltungskosten betrifft, ist auf ein neuere 
Rspr. des BVerwG27 hinzuweisen:  Personal- und Sachkosten sind (nur) für solche von der 
Gemeinde selbst durchgeführten Maßnahmen des Bauleitplanverfahrens abwälzbar, die – wie 
nach § 4 b – auch auf private Dritte hätten übertragen werden können.  Diese Auslegung ist 
nicht unproblematisch, weil die Personal- und Verwaltungskosten durch den 
Gemeindehaushalt finanziert und auch – unbeschadet organisatorischer Regelungen über 
spezielle Projektgruppen usw. – nicht „ursächlich“ i. S. des § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
erscheinen; so auch ausdrücklich § 164 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB über die – letztlich über 
sanierungsrechtliche Ausgleichsbeträge zu refinanzierende – Kosten der 
Ordnungsmaßnahmen. Nichts anderes gilt für die Erweiterung der Folgekosten über die 
Investitionskosten hinaus auch auf die laufenden Betriebskosten einer Folgeeinrichtung. 
Dagegen können ggf. Trägerkosten, ggf. auch Kosten für projektbezogene Zeitkräfte 
berücksichtigt werden. 

IV. Der Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
1. Ein Sonderfall des städtebaulichen Vertrags-

   a)  Der Vorhaben- und Erschließungsplan nach § 12 BauGB ist ein Unterfall des 
Bebauungsplans und ein Sonderfall des städtebaulichen Vertrags. Da der Vorhaben- und 
Erschließungsplan von einem Vorhabenträger erarbeitet wird, bedeutet § 12 eine sehr 
weitgehende Verzahnung gemeindlicher und privater Kooperation im Bereich des 
Städtebaurechts. Das Gesetz hat § 12 BauGB neben dem städtebaulichen Vertrag nach § 11 
gestellt. Die stärkste Gemeinsamkeit zwischen vorhabenbezogenen Bebauungsplan und 
städtebaulichem Vertrag liegt im Durchführungsvertrag.  § 12 ist ein gesetzlicher Prototyp 
eines städtebaulichen Planungs- und Durchführungsvertrages.
    b) Der Gesetzgeber hat den Vorhaben- und Erschließungsplan eindeutig als Bebauungsplan 
qualifiziert, mit der Folge, dass er z.B. auch bei einem vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB, vor allem aber auch bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung nach § 1a BauGB 
zur Anwendung kommen kann. Gleichwohl enthält § 12 BauGB eine Reihe von rechtlichen 
Besonderheiten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans gegenüber dem sonstigen 
Bebauungsplan. So können im vorhabenbezogenen Bebauungsplan andere Festsetzungen als 
sie nach § 9 BauGB und nach der BauNVO vorgesehen sind getroffen werden; § 12 Abs. 3 
Satz 2 Halbsatz 1. Auch kommen die Plansicherungsinstrumente (§§ 14 bis 18, 22 bis 28) 
sowie die Bestimmungen über die Entschädigung, die Umlegung und die  Enteignung (§§ 39 
bis 79, 85 bis 122) nicht zur Anwendung. Das Gleiche gilt für das Erschließungsbeitragsrecht 
und die naturschutzrechtliche Kostenerstattungsregelung (§§ 127 bis 135 c). Der 
Vorhabenträger könnte der Gemeinde damit z.B. eine von der BauNVO abweichende 
Lösung vorschlagen, wenn diese nur im allerdings unverzichtbaren Rahmen dessen bleibt, 
was insbesondere § 1 BauGB vorgibt. Das Gesetz ließe es zu, dass der Vorhabenträger ggf. 
den Bauantrag selbst zum Gegenstand des Vorhabenplans und damit des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans macht. Allerdings hat die Praxis – sieht man von den ersten 
Anwendungserfahrungen in den neuen Ländern ab – von diesem Angebot (soweit ersichtlich) 
keinen Gebrauch gemacht.  

    b) Hinsichtlich des formellen Bebauungsplanverfahrens, also des Rechtssetzungsakts, 
besteht zwischen dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan und dem sonstigem 
Bebauungsplan kein Unterschied. Der weitest reichende sachliche Unterschied liegt in der 
ausnahmslosen Umsetzungsorientierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. 
Unterschiede zum Bebauungsplanverfahren ergeben sich damit mehr aus den erforderlichen 
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Regeln des Zusammenwirkens bei der Erarbeitung des Plans. Das Gesetz geht davon aus, dass 
die Initiative zur Schaffung von Baurechten grundsätzlich in der Hand des Investors liegt:

– Der private Vorhabenträger erarbeitet die städtebauliche Planung und verpflichtet 
sich vertraglich zu ihrer Verwirklichung; weiterhin trägt er die Kosten der Planung 
und Erschließung. 

– Diese Besonderheit schlägt sich unmittelbar auch in der Einfügung des „Scoping-
Verfahrens“ in § 12 Abs. 2 Satz 2 BauGB wieder. Bei Bebauungsplänen für 
Vorhaben, für die eine Umweltprüfung durchzuführen ist, hat die Gemeinde auf 
Antrag des Vorhabenträgers unter Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich hiervon berührt wird, mitzuteilen, welche Angaben nach § 2 Abs. 4 
BauGB voraussichtlich erforderlich sind. 

– Dieses „idealtypische“ Verfahren ist im Gesetz jedoch nicht verbindlich 
vorgeschrieben, so dass durchaus auch die Gemeinde in der Verhandlung mit einem 
potentiellen Vorhabenträger die Initiative zur Erstellung von Vorhaben- und 
Erschließungsplänen übernehmen kann. Die Gemeinde kann ggf. auch durch 
Ausschreibung für ein von ihr angestrebtes Projekt den Vorhabenträger und das dafür 
geeignete Grundstück ermitteln oder diesem ggf. die ihr geeignet erscheinende Fläche 
anbieten. 

    Somit kann sich die Gemeinde über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan von 
Vorarbeiten der städtebaulichen Planung sowie von deren Kosten einschließlich den 
Erschließungskosten nach Maßgabe des konkreten Vorhabens und der Ergebnisse einer 
Vereinbarung mit dem Vorhabenträger entlasten. Das Instrument gibt besondere 
Gestaltungsmöglichkeiten, die private Initiative für die städtebauliche Planung und 
Erschließung zu nutzen und zu stärken, ohne dass die gemeindliche Verantwortung für die 
städtebauliche Ordnung, insbesondere für die städtebauliche Planung beeinträchtigt werden 
darf.

2. Der Durchführungsvertrag im Einzelnen
a) Der Vorhabenträger muss sich gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 zur Durchführung der 

Vorhaben- und Erschließungsmaßnahmen sowie zur Tragung der Planungs- und 
Erschließungskosten im Durchführungsvertrag verpflichten. Der Durchführungsvertrag ist 
ein öffentlich-rechtlicher Vertrag i. S. des § 54 VwVfG. 

Der Durchführungsvertrag ist ein städtebaulicher Vertrag i. S. des § 11; vgl. § 11 Abs. 4. 
§ 12 regelt den gesetzlich ausdrücklich hervorgehobenen Fall eines städtebaulichen Vertrags 
mit einer Verknüpfung mit der Bebauungsplanung. Die Sonderregelung des § 12 ist im Kern 
eine Sonderregelung zum Bebauungsplan. Zum städtebaulichen Vertrag enthält die Regelung 
keine inhaltlichen Besonderheiten oder gar Modifikationen gegenüber dem in § 11 
BauGB vorgegebenen Muster. Die Besonderheiten ergeben sich aus der Verknüpfung mit der 
Bebauungsplanung und beziehen sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche:
– § 12 Abs. 1 Satz 1 enthält eine Regelung über den Zeitpunkt, bis zu dem der 

Durchführungsvortrag abgeschlossen sein muss: Der Durchführungsvertrag muss spätestens 
beim Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
verpflichtend begründet worden sein. Diese Regelung hat unmittelbare Bedeutung für die 
Rechtmäßigkeit eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

– § 12 Abs. 2 enthält Regelungen über eine besondere Rechtsstellung des (künftigen oder 
potenziellen) Vorhabenträgers mit Blick auf die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens 
(§ 12 Abs. 2 Satz 1) einerseits und die Mitteilung von für die Erstellung des 
Umweltberichts erforderlichen Daten (§ 12 Abs. 2 Satz 2) andererseits. Die Regelung 
enthält Schutz- und Garantiestandards gerade auch mit Blick auf das 
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Bebauungsplanverfahren, die allerdings bereits Gegenstand entsprechender Absprachen in 
Vorverträgen sein können.

– § 12 Abs. 5 regelt den sog. „Trägerwechsel“, d. h. den Übergang von einem bisherigen auf 
einen neuen Durchführungsvertrag mit einem anderen Vertragspartner der Stadt.

– § 12 Abs. 6 enthält schließlich eine Regelung über die Aufhebung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans im Falle der Nichterfüllung des Durchführungsvertrages. Vom Schicksal 
dieser Entscheidung ist der Vertrag selbst also unmittelbar angesprochen, sei es dass er 
selbst vorher oder gleichlaufend und der Hauptpflicht aufgehoben wird oder dass er selbst 
Regelungen für den Fall des „Scheiterns“ der Kooperation enthält.
 
b) § 12 Abs. 1 Satz 1 führt – als drittes Element (neben dem vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan und dem Vorhaben- und Erschließungsplan den Durchführungsvertrag ein. 
Das Gesetz beschreibt als seinen Inhalt, dass sich der Vorhabenträger zur Durchführung der 
Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist und zum 
Tragen der Planungs- und Erschließungskosten (ganz oder teilweise) zu verpflichten hat. Der 
Durchführungsvertrag ist somit konstitutiver Bestandteil des in § 12 normierten 
Instrumentariums. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist ohne Durchführungsvertrag 
nicht rechtswirksam28. Der Durchführungsvertrag ist jedoch – anders als der Vorhaben- und 
Erschließungsplan – nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Er ist nicht Gegenstand der 
öffentlichen Auslegung29.

c) Neben der Vereinbarung über die Kostenübernahme ist vom Gesetz vorgeschriebener 
notwendiger Inhalt des Durchführungsvertrags die Vereinbarung eines bestimmten 
Zeitraums zur Durchführung der Vorhaben und der Erschließung. Der 
Durchführungsvertrag und die sich aus ihm ergebenden Pflichten korrespondieren mit dem 
durch § 12 eingeräumten Recht des Vorhabenträgers, sonst der Gemeinde obliegende 
Planungen und Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen. Der Durchführungsvertrag 
kennzeichnet den vorhabenbezogenen Bebauungsplan als ein auf baldige Durchführung 
angelegtes Instrument. Der Durchführungsvertrag muss in erster Linie und unbedingt eine 
Verpflichtung zur Verwirklichung der im Vorhaben- und Erschließungsplan bezeichneten 
Vorhaben und ihrer Erschließung enthalten.

d) In den Vertrag können jedoch auch zusätzliche Bestimmungen aufgenommen werden, 
die der Vorhabenträger übernehmen soll. Aus dem Gesamtzusammenhang der Regelung 
kommen hierbei solche vertragliche Regelungen in Betracht, die im Zusammenhang mit dem 
Vorhaben und der Erschließung stehen. Die Regelungen müssen im Übrigen mit sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften vereinbar sein. Im Durchführungsvertrag können 
insbesondere auch Einzelheiten des Vorhabens, d. h. über den Inhalt des Vorhaben- und 
Erschließungsplans hinaus präzisiert werden. Hierdurch kann der Vorhaben- und 
Erschließungsplan von detaillierten Bestimmungen entlastet werden. Die Vereinbarungen 
können auch Gegenstände nicht unmittelbar bodenrechtlicher Art betreffen.

e) Allgemein können durch den Durchführungsvertrag Verpflichtungen begründet werden, 
wie sie auch sonst im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags gemäß § 11 zulässig sind.

Grenzen für die „Verlagerung“ von Gegenständen aus dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan und damit aus dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan in den 
Durchführungsvertrag ergeben sich bereits unmittelbar aus § 12 Abs. 1 Satz 1, d. h. der 
Vorhaben- und Erschließungsplan muss aus sich heraus unbeschadet von Ergänzungen im 
Durchführungsvertrag die planungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens begründen. Die 
Zulässigkeit eines Vorhabens bestimmt sich danach rechtlich nach dem Bebauungsplan. Seine 
„Entlastung“ durch den Durchführungsvertrag beruht daher insbesondere darin, dass 
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hierdurch in einer zwischen Gemeinde und Vorhabenträger rechtsverbindlichen Weise 
Einzelheiten der Durchführung von Vorhaben und Erschließung geregelt werden können.

f) Der Durchführungsvertrag muss eine Verpflichtung zur Realisierung von Vorhaben und 
Erschließung innerhalb einer bestimmten Frist enthalten. Die Vertragsparteien müssen 
deshalb eine Vorstellung über den Realisierungszeitraum entwickeln und vereinbaren. So 
wird aus der Praxis berichtet30 , dass regelmäßig ein Realisierungszeitraum von 3 bis 5 Jahren 
vorgesehen werde. Eine Verlängerung der Durchführungsfrist kann aus sachgerechten 
Gründen auch noch später vereinbart werden. Auch kann bereits im Durchführungsvertrag 
vereinbart werden, dass eine Verlängerung der Durchführungsfrist mit Zustimmung der 
Gemeinde möglich ist31. Ob die Gemeinde einem solchen Antrag zustimmt, liegt letztlich in 
ihrem Ermessen; aus sachlichen Gründen wird sie einem solchen Antrag auf Verlängerung 
der Frist die Zustimmung ggf. nicht verweigern können, namentlich dann, wenn sie die 
Gründe für eine Verzögerung der Realisierung (mit) zu verantworten hat .Thurow (a. a. O.) 
bezeichnet dies als Risiko des Vorhabenträgers mit Blick auf die Aufhebung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan durch die Gemeinde gem. § 12 Abs. 6.

Bei der Ausgestaltung der Frist kann es sich auch empfehlen, die Durchführungsfrist nach 
Erschließungsmaßnahmen und Vorhaben zu differenzieren
und innerhalb beider Bereiche Abschnitte zu bilden32 

g) Es empfiehlt sich, den Fristbeginn von der Bestandskraft der Baugenehmigung abhängig 
zu machen. Auch kann eine gesonderte Frist darüber vereinbart werden, bis zu der der 
Vorhabenträger den Baugenehmigungsantrag und sonstige erforderliche öffentlich-
rechtliche Anträge vorzulegen hat. Entsprechendes gilt für die Durchführungsfristen ab 
Erteilung der Baugenehmigung oder sonstiger öffentlich-rechtlicher Genehmigungen. Eine 
Verpflichtung des Inhalts, dass innerhalb einer bestimmten Frist lediglich der Bauantrag zu 
stellen ist, genügt den Anforderungen des § 12 Abs. Satz 1 nicht33 

Die vereinbarten Fristen sollen also der dem Durchführungsvertrag zugrunde liegenden 
Konzeption über die zeitliche Realisierung von Vorhaben und Erschließung entsprechen. 
Hierbei sind die einzelnen Abschnitte der Realisierung zu unterscheiden. Dies gilt – wie 
erwähnt – für die Baugenehmigung einerseits und die Realisierung der Vorhaben andererseits. 
Hierbei ist erforderlichenfalls wiederum zwischen Einzelnen Bauabschnitten zu 
unterscheiden. Auch die im Durchführungsvertrag vereinbarten Sicherungen können auf 
diese einzelnen Realisierungsabschnitte abstellen. Jedoch wäre es rechtlich unzulässig, die 
Realisierung weiterer Bauabschnitte von der erfolgreichen Vermarktung oder von der 
Rentabilität der in den ersten Bauabschnitten erstellten Teilbauvorhaben abhängig zu 
machen34. Was die Erschließungsmaßnahmen betrifft, kommen hier Vertragsgestaltungen in 
Betracht, wie auch beim Erschließungsvertrag nach § 124 BauGB (vgl. hierzu die Erläut. zu 
§ 124 BauGB). 

h) Die Vereinbarung der Gemeinde mit dem Vorhabenträger muss eindeutig bestimmt 
sein, insbesondere auch, was den Bauablauf betrifft35.

Im Sonderfall des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur planungsrechtlichen 
Absicherung eines bereits verwirklichten Vorhabens ist davon auszugehen, dass ein 
Bedürfnis für eine Fristbestimmung im Durchführungsvertrag jedenfalls insoweit ggf. 
entfällt36. 

Durchführungsvertrag einerseits und Vorhaben- und Erschließungsplan sowie 
vorhabenbezogener Bebauungsplan andererseits müssen ein in sich stimmiges, insbesondere 
zwischen Gemeinde und Vorhabenträger insgesamt abgestimmtes Ganzes sein. Der 
Durchführungsvertrag muss in dem durch Vorhaben- und Erschließungsplan sowie 
Bebauungsplan vorgegebenen städtebaurechtlichen Rahmen (Zulässigkeit gem. Abs. 1 Satz 1) 
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bleiben, kann diesen aber für die Zwecke der Realisierung des Vorhaben- und 
Erschließungsplans konkretisieren. Die Gemeinde kann also nicht einseitig Festsetzungen in 
den Bebauungsplan aufnehmen, die zu mit dem Vorhabenträger nicht abgestimmten 
Verpflichtungen oder Regelungen führen. Ebenso wenig kann der Träger ohne Zustimmung 
der Gemeinde, d. h. nicht ohne Vertragsänderung, z. B. die im Vorhaben- und 
Erschließungsplan bezeichneten Vorhaben erweitern oder beschränken.

Dem Durchführungsvertrag muss nach Maßgabe der jeweiligen Gemeindeordnung die 
Gemeindevertretung zustimmen.

3. Rechtsnatur; Form
a) Der Durchführungsvertrag ist – wie z. B. auch der Erschließungsvertrag (§ 123) – ein 

öffentlich-rechtlicher Vertrag i. S. des § 54 VwVfG. Er ist ein Spezialfall des 
städtebaulichen Vertrags i. S. des § 11 Abs. 4. Durch den eindeutigen Wortlaut 
(„Durchführungsvertrag“) sind die bei der früheren Fassung des Gesetzes (§ 55 BauZVO) 
offen gebliebenen Fragen, ob z. B. eine einseitige Erklärung des Vorhabenträgers ausreicht 
oder die Verpflichtung durch die Satzung erfolgen kann, eindeutig beantwortet37. 

b) Der Vertrag bedarf gemäß § 57 VwVfG der Schriftform; vgl. auch § 11 Abs. 3. 
Nach § 311 b Abs. 1 BGB i. V. mit § 62 VwVfG bedarf er der notariellen Beurkundung, 

wenn sich der Träger oder die Gemeinde zum Erwerb oder zur Veräußerung von 
Grundstücken verpflichten38. 

4. Zeitpunkt des Vertragsabschlusses

a) Der Durchführungsvertrag ist zwischen dem Vorhabenträger und der  Gemeinde vor dem 
Satzungsbeschluss, d. h. spätestens vor dem Beschluss nach § 10 Abs. 1 über den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan (§ 12 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1) zu schließen. Der 
Vertrag muss deshalb zum Zeitpunkt des Beschlusses über den Bebauungsplan abgeschlossen 
sein, weil er Voraussetzung für den Bebauungsplan ist und ggf. für die Beurteilung der 
Abwägung relevant ist. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan kann nur beschlossen werden, 
wenn auch der Durchführungsvertrag vorliegt. Dies ergibt sich schon daraus, dass der 
Durchführungsvertrag ein konstitutives Element der Regelung des § 12 BauGB ist. Ohne 
vertragliche Sicherstellung der alsbaldigen Durchführung von Vorhaben und Erschließung 
wäre der vorhabenbezogene Bebauungsplan unzulässig bzw. materiell unwirksam39. 

b) Der Abschluss von Vorverträgen ist eine Frage des Einzelfalls. Jedenfalls muss der 
endgültige Vertrag mit dem gesetzlichen Mindestinhalt zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses vorliegen.

Inhaltliche Änderungen der vertraglichen Verpflichtungen wegen evtl. Modifizierungen des 
Vorhaben- und Erschließungsplans während des Bebauungsplanverfahrens müssen ggf. 
nachgeholt werden. Zur Vereinfachung und Kostensparung können hierzu z. B. auch 
einseitige Widerspruchsrechte oder Verpflichtungen zur Nachverhandlung vereinbart 
werden.

c) Beim Fehlen eines nach dem Kommunalrecht notwendigen Gemeinderatsbeschlusses ist 
der Durchführungsvertrag nach VGH München40 schwebend unwirksam. Der Mangel, der 
hierin liegt, kann in einem ergänzenden Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB behoben 
werden, indem der Durchführungsvertrag von dem Gemeinderat nachträglich gebilligt, der 
Satzungsbeschluss wiederholt und der Bebauungsplan erneut in Kraft gesetzt wird.

Vgl. auch VGH Mannheim41 über die Zulässigkeit eines ergänzenden Verfahrens (§ 215 a) 
zur Behebung eines Mangels des Vorhabenplans mit Abschluss eines dem Vorhabenplan 
entsprechenden Durchführungsvertrags und der danach erneuten Beschlussfassung über die 
Bebauungsplansatzung.
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4. Durchführungsvertrag und Begründung des Bebauungsplans

Der Vorhaben- und Erschließungsplan hat bereits die einer „Begründung“  entsprechenden 
Ausführungen zu enthalten. Jedoch muss die Gemeinde die Begründung für den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan insgesamt feststellen und – soweit erforderlich – 
nachholen bzw. ergänzen; §§ 2 a, 9 Abs. 8. 

Der Durchführungsvertrag ist nicht Teil des Bebauungsplans und nicht seiner 
Begründung und muss bzw. darf dem Bebauungsplan oder seiner Begründung – auch nicht im 
sinngemäßen Wortlaut – allenfalls mit Zustimmung des Vorhabenträgers beigefügt werden. 
Andererseits muss die Begründung auf den Durchführungsvertrag eingehen. Sie muss 
insbesondere auf das Erfordernis der Durchführung der Baumaßnahme und der Erschließung 
sowie auf die Verpflichtung des Vorhabenträgers hierzu eingehen. Im Übrigen muss alles, 
was mit dem Durchführungsvertrag in Zusammenhang steht in die Begründung eingehen, 
soweit es für die planerische Abwägung von Bedeutung ist. Insoweit ist die Darstellung 
derjenigen Inhalte des Durchführungsvertrags notwendiger Bestandteil der Begründung, die 
für die Beurteilung der Ziele des § 12 Abs. 1 Satz 1 relevant sind. Im Zweifel sind in der 
Begründung die für die Abwägung maßgeblichen Inhalte (außer z. B. technische Einzelheiten, 
persönliche Angaben, Bankverbindungen usw.) wiederzugeben. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn in zulässiger Weise Konfliktregelungen aus dem Plan in den Vollzug des 
Durchführungsvertrags „verlagert“ werden42.

5. Übernahme der Kosten

a) Das Gesetz nennt als weiteren Inhalt des Durchführungsvertrags, die Verpflichtung zur 
Tragung der Planungs- und Erschließungskosten. Das Gesetz lässt es zu, dass der 
Vorhabenträger die gesamten Kosten der Planung und der Durchführung sowie der 
Erschließungsmaßnahmen oder einen Teil hiervon trägt. Die Kostenbeteiligung der 
Gemeinde ist somit nicht ausgeschlossen. Sie bedarf aber einer besonderen rechtlichen 
Rechtfertigung. Die Anwendungen der Regelungen über das Erschließungsbeitragsrecht 
(§§ 127 bis 135 BauGB) sind ausdrücklich ausgeschlossen; § 12 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 243.

b) Was die Planungskosten betrifft, ergibt sich die Verpflichtung des Vorhabenträgers, zur 
Tragung der Kosten im Regelfall bereits daraus, dass der Vorhabenträger selbst den Plan 
vorzulegen hat. Jedoch können sich im Zusammenhang mit diesem Plan zusätzliche 
Planungskosten ergeben, zu deren Übernahme sich der Vorhabenträger ganz oder teilweise 
verpflichtet. Dies kann sich z. B. auf ergänzende Planungen zur Vorbereitung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans (§ 12 Abs. 3 Satz 1) oder Einbeziehung weiterer Flächen 
in den Bebauungsplan (§ 12 Abs. 4) beziehen, auf eine ggf. notwendige Änderung des 
Flächennutzungsplans im Parallelverfahren oder auf Planungsgutachten, welche die 
Gemeinde in Abstimmung mit dem Träger Dritten überträgt.

Hervorzuheben sind u. a. Altlastenuntersuchungen und Untersuchungen zu den 
Auswirkungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe auf die Siedlungs- und 
Versorgungsstruktur.

Auch die Übernahme von Leistungen wegen Planungsschäden kann zu den Kosten i. S. 
des § 12 rechnen.

c) Die Kostenübernahme hat vor allem Bedeutung für die Erschließung. § 12 ist gegenüber 
dem Erschließungsbeitragsrecht des BauGB, aber auch gegenüber dem sog. 
Folgekostenvertrag eine abschließende Sonderregelung. Eine Kostenübernahme i. S. des 
§ 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 geht bei Vorliegen der Voraussetzungen in die Kostenregelung nach 
§ 12 Abs. 1 Satz 1 auf.
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Das Gesetz geht davon aus, dass der Vorhabenträger im Regelfall die vollständigen 
Erschließungskosten zu tragen hat, sofern nicht im Vertrag die teilweise Übernahme der 
Kosten durch die Gemeinde geregelt wird. Bereits zur Vorläuferregelung zu § 12 BauGB 
1998 bzw. § 7 BauGB-MaßnahmenG 1993 in § 246 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 BauGB 1990 i. V. 
mit § 55 BauZVO wurde überwiegend die Auffassung vertreten, dass der Vorhabenträger – 
abweichend von § 129 Abs. 1 Satz 3 BauGB – die gesamten Erschließungskosten zu tragen 
habe44.

Durch den erwähnten Ausschluss der Regelungen der §§ 127 bis 135 BauGB ist 
insbesondere auch § 129 Abs. 1 Satz 3 BauGB über die zwingende Eigenbeteiligung der 
Gemeinde nicht anzuwenden. Diese Regelung kann allerdings auf Grund des § 124 Abs. 2 
Satz 2 BauGB (Neufassung seit 1993) auch im Rahmen eines Erschließungsvertrags 
ausgeschlossen werden.

d) Was den Gegenstand und den Umfang der Kostenübernahme betrifft ergeben sich 
aus dem Rechtsstaatsgebot folgenden allgemeinen Grenzen: Für den Durchführungsvertrag 
als öffentlich-rechtlichem Vertrag gilt § 56 VwVfG; vgl. die Grundsätze der 
„Angemessenheit“ (§ 56 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 VwVfG), der „Ursächlichkeit“ (§ 56 Abs. 1 
Satz 2 Halbsatz 2 VwVfG) und des „Koppelungsverbotes“ (§ 56 Abs. 2 VwVfG) die 
entsprechende Regelung für städtebauliche Verträge enthalten § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 
Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB; vgl. hierzu oben I.3..

V. Der „Verwaltungshelfer“ nach § 4b

1. Einschaltung eines Dritten
Ein weiteres Feld der Vertragsbeziehungen zwischen der Gemeinde und Dritten regelt § 4 b 

BauGB über die „Einschaltung eines Dritten“. § 4 b BauGB regelt, dass die Gemeinde zur 
Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens die Vorbereitung und Durchführung von 
Verfahrensschritten nach §§ 2 a–4 a BauGB einem Dritten übertragen kann. Die Regelung 
spricht damit drei verschiedene Inhalte an: Zum einen wird die Übertragung der 
Vorbereitung einzelner Verfahrensschritte erwähnt. Insoweit soll die gesetzliche 
Verankerung Zweifel an der Zulässigkeit dieser Vorgehensweise ausräumen und den 
Gesichtspunkt kooperativer Verfahrenselemente im Baurecht besonders akzentuieren. Die 
Übertragung der Durchführung bestimmter Verfahrensvorschriften auf einen Dritten spricht 
Aspekte der funktionalen Privatisierung an. Auch insoweit hat die Regelung klarstellenden 
Inhalt. Darüber hinaus soll die Regelung nach den entsprechenden positiven Erfahrungen 
bzw. Erwartungen an Verfahrensgestaltung und Verfahrensbeschleunigung die sog. 
Mediation ermöglichen, d. h. die Einsetzung eines neutralen Projektmittlers.

2. Gemeindliche Verantwortung
Die in den Verfahren nach §§ 2 a, 3, 4 und 4 a BauGB Beteiligten (Öffentlichkeit und 

Behörden) werden durch die Einschaltung eines Dritten i. S. des § 4 b BauGB in ihren 
Rechten nicht berührt, namentlich bleibt die Verantwortung der Gemeinde für die nach dem 
BauGB zugewiesenen Aufgabenbereiche unberührt. Es handelt sich nicht um eine materielle 
Privatisierung, sondern um eine funktionelle oder formelle Privatisierung. Bei einer 
Inanspruchnahme der Möglichkeiten des § 4 b BauGB bleibt die kommunale Verantwortung, 
namentlich der hoheitliche Charakter der Aufgaben nach BauGB bei Vorbereitung und 
Durchführung – wie erwähnt – unberührt. Das Abstellen des § 4 b BauGB auf 
„Verfahrensschritte“ stellt von vorneherein klar, dass eine inhaltliche („materielle“) 
Aufgabenverlagerung nicht vorgesehen ist. Essentiell ist somit zum Verständnis der 
Vorschrift folgendes: Es bleibt die Verantwortung der Gemeinde im Außenverhältnis zum 

13



Bürger und zu den Trägern der öffentlichen Belange uneingeschränkt bestehen. Der von der 
Gemeinde beauftragte Dritte ist in diesem Sinne ein Verwaltungshelfer und nicht etwa ein 
beliehener Unternehmer. Freilich geht mit der europarechtlich geprägten stärkeren 
Herausformung der Verfahrensregeln als die Planung legitimierende und auch sachlich 
prägende Strukturelemente einher, dass sich die „Klarstellung“ des § 4 b BauGB hinwendet 
zu einer sehr viel weiter gehenden Öffnung für private Dienstleister als es mit Begriff des 
„Verwaltungshelfers“ zum Ausdruck kommt45. 

14



1 Vgl. grundlegend Schmidt-Aßmann/Krebs Rechtsfragen städtebaulicher Verträge – Vertragstypen und 
Vertragsrechtslehren –, Rechtsgutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau, 1988, Schriftenreihe „Forschung“ des BMBau Nr. 460; 2. Aufl., Köln u. a. 1992 m. w. N.
2 Hierzu  Krautzberger, UPR 2006, 1
3 Gesetz vom 22. 4. 1993 (BGBl. I S. 466)
4 Gesetz vom 18. 8. 1997 (BGBl. I S. 2081)
5 Vgl. hierzu die Übersicht bei Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, Loseblattkommentar 
München,  § 11,  Rn. 27–101
6 Vgl. z.B. Krautzberger a.a.O., § 11 Rn. 186–188).
7 Vgl. den Überblick bei Krebs, Die Verwaltung 1996, S. 309/315 m. w. N.; den öffentlich-rechtlichen Vertrag im 
Verhältnis von Staat und Bürger lehnte bereits gänzlich ab Otto Mayer, Zur Lehre vom öffentlich-rechtlichen Vertrage, 
AöR 3 (1888), S. 3/42
8 Vgl. Schmidt-Aßmann/Krebs a. a. O., §§ 134 ff.; Thieme, DÖV 1996, S. 757, 760 f.; vgl. hierzu auch Krautzberger, 
UPR 2006, 1
9  EuGH, Urt. vom 12. Juli 2001 – Rechtssache C-399/98 –
10 Vgl. zuletzt EuGH, Urt. vom 18.1.2007 – Rechtssache C-220/05 -
11 Vgl. hierzu zusammenfassend Reidt, BauR 2007, S.; dort auch zur Entscheidung des OLG Düsseldorf, Beschl. vom 
13.6.2007 – Verg 2/07 -
12 §§ 305 – 310 BGB 
13 BGH, Urt. vom 29. 11. 2002 – V ZR 105/02 -    
14 BVerwG, Beschl. vom  28.12.2005 - 4 BN 40/05 -
15 BGH, Urt. vom 21.7.2006 – V ZR 252/05- 
16 BVerwG, Beschl. vom 17. 12. 1992 – 4 N 2.91 –
17 BVerwG, Urt. vom 11. 2. 1993 – 4 C 18.91 –
18 Art. 43 und 46 des EU Vertrages; EuGH  Urt. vom 5. 6.1997, Rechtssache C-398/5
19 Grundlegend bereits BVerwG, Urt. vom 6. 7. 1973 – IV C 22.72 –
20 Zur Praxis und Rspr. vgl. Grziwotz, DVBl.2007, 1125
21 Vgl. Battis/Krautzberger/Löhr, NVwZ 1997, 1145/1156 
22 Urt. vom 16. Mai 2000 – 4 C 4/99 – 
23 OVG Lüneburg, Urt. vom 3.5.2006 – 1 LC 170/04 -

24 Vgl. BVerwG, Urteil vom 25.11.2005 - 4 C 15.04 - 
25 So schon BVerwG, Urteil vom 06.07.1973 - IV C 22.72 -
26 Urt. v. 12.05.2004 - 20 N 04.329, 20 NE 04.336 -
27 Urt. vom 25. November 2005 – 4 C 15.04 –
28 Vgl. für viele Söfker, in: Krautzberger/Söfker, BauGB, Leitfaden, 8. Aufl. München 2007,  Rn. 224
29 OVG Münster, Urt. vom 16. 10. 1997 – 11 a D 116/96.NE –
30 So Thurow UPR 2000, S. 16/19
31 VGH Mannheim, Beschl. vom 25. 11. 1996 – 8 S 1151/96 –
32 So auch Schliepkorte, Der Vorhaben- und Erschließungsplan, 3. Aufl., Bonn 2001, S. 45; Söfker, ZfBR 1992, 
S. 149/153; Stich, BauR 1991, S. 413/418
33 Vgl. auch OVG Münster – Urt. vom 6. 4. 2001 – 7 a D 143/00 NE –
34 OVG Bautzen, Urt. vom 8. 12. 1993 – 1 S 81/93 –
35 Vgl. hierzu OVG Magdeburg, Urt. vom 29. 6. 1993 – K 6/92 –
36 OVG Koblenz, Urt. vom 30. 8. 2001 – 1 C 11.768/00 –
37 Vgl. z. B. Stich, BauR 1991, S. 413/417 f.
38 Vgl. auch OVG Bautzen, Urt. vom 8. 12. 1993 – 1 S 81/93 –
39 Vgl. OVG Bautzen, Urt. vom 8. 12. 1993 – 1 S 81/93 –; Urt. vom 14. 7. 1994 – 1 S 142/93 –; VGH München – Urt. 
vom 24. 7. 2001 – 1 N 00.1574 –; VGH Mannheim, Urt. vom 14. 11. 2002 – 5 S 1635/00 – .
40 Urt. vom 24. 7. 2001 – 1 N 00.1574 –
41 Urt. vom 14. 11. 2002 – 5 S 1635/00 –
42 Hierzu auch Thurow, UPR 2000, S. 16/18
43 Vgl. zur Zulässigkeit der Übernahme der Kosten sinngemäß Krautzberger, in: 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, zu § 11 BauGB, Rn. 111, 154–165.
44 Vgl. für viele Pietzcker, DVBl. 1992, S. 658/663 f.; Stich, BauR 1991, S. 413/418
45 Vgl. bereits den Bericht der Unabhängigen Expertenkommission zur Novellierung des Baugesetzbuchs, hrsg. vom 
Bundesministerium für Verkehr, Bauwesen und Städtebau, Berlin 2002 und die Vorschläge zur Neubewertung 
„eingehaltener“ Verfahren im Hinblick auf die Bestandssicherung städtebaulicher Planungen im späteren EAG Bau 
2004; hierzu das Mitglied der Kommission Dolde, NVwZ 2003, 297/300 f.

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1ks/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE106758300&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1ks/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410012325&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Stadtentwicklung
  Klimaschutzbezogene Festsetzungen in Bauleitplänen

Dana Kupke, Christian Falke 

Klimaschutzbezogene Festsetzungen in 
Bauleitplänen

Kommunen haben es in der Hand, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Über das pla-
nerische Instrument der Bauleitplanung können sie klimaschutzbezogene Festsetzungen 
treffen und dadurch die Stadtentwicklung zugunsten des Klimaschutzes verändern. Dabei 
stehen ihnen nicht nur Bauleitpläne, sondern auch andere Gestaltungsmöglichkeiten zur 
Verfügung, welche aber auch verschiedene rechtliche Hürden aufweisen. Die verschiedenen 
Klimaschutzdarstellungen und ihre rechtlichen Rahmenbedingungen sind Gegenstand des 
nachfolgenden Artikels. 

Festsetzungen in Bebauungsplänen 

Zunächst ist es möglich, konkrete Festsetzungen zur Ener-
gieversorgung in den Bebauungsplan aufzunehmen. Welche 
Festsetzungen zulässig sind, regelt § 9 BauGB. Der dort auf-
geführte Katalog ist „abschließend“, d.h., andere Festsetzun-
gen als die dort genannten sind den Städten und Kommunen 
verwehrt.1 Hier stellt sich die erste rechtliche Hürde für den 
Klimaschutz in der Stadtentwicklung: Das politische „Wol-
len“ wird durch das rechtliche „Können“ in § 9 BauGB einge-
schränkt. Für die Energieversorgung enthält § 9 Abs. 1 BauGB 
vor allem zwei Festsetzungsmöglichkeiten: § 9 Abs. 1 Nr. 12 
BauGB und § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB.

 ■ Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

Mit § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB kann eine Kommune steuern, dass 
im Plangebiet Versorgungsflächen für Erneuerbare-Energie-
Anlagen zur Verfügung stehen. Dies kann auf verschiedenste 
Art und Weise stattfinden, beispielsweise durch Anlagen für 
Kraft-Wärme-Kopplung (Blockheizkraftwerke), Geothermie 
oder Windenergieanlagen. Letztere werden typischerweise je-
doch nicht innerhalb eines bebauten Gebietes, sondern im be-
planten oder unbeplanten Außenbereich errichtet. Sie sollen 
daher in diesem Beitrag, der sich auf städtische Entwicklung 
im engeren Sinne konzentriert, außen vor bleiben.

„Versorgungsflächen“ im Sinne der Vorschrift dienen der Auf-
nahme von Anlagen für die Versorgung der Bevölkerung mit 
Strom, Wasser, Gas, Fernwärme, Telekommunikationsdienst-
leistungen und der dazugehörigen Nebenanlagen.2 Darunter 

1 Mitschang/Reidt in Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 2019, § 9 Rn. 2.

2 Mitschang/Reidt in Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 2019, § 9 Rn. 69.

Klimaschutz ist in aller Munde. Spätestens seit den „Fridays 
for future“-Protesten ist in das allgemeine Bewusstsein ge-
rückt, dass klimapolitische Instrumente wie das Pariser Klima-
abkommen oder landeseigene Zielvorgaben zum Anteil „grü-
nen“ Stroms alleine nicht ausreichen, um dem Klimawandel 
zu begegnen. Sie bedürfen auch einer konkreten und zeit-
nahen Umsetzung vor Ort. Eine Möglichkeit der Umsetzung 
bieten Bauleitpläne: Seit dem 30.07.2011 ist in § 1a Abs. 5 
BauGB ausdrücklich festgeschrieben: „Den Erfordernissen 
des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der 
Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen 
werden.“ Hierdurch hat der Gesetzgeber den klaren Auftrag 
an die Kommunen formuliert, mit der Gestaltung ihrer Bau-
leitpläne aktiv an der Bekämpfung des Klimawandels mitzu-
wirken. Ansatzpunkte hierfür sind vor allem die Energieversor-
gung, die E-Mobilität und die Stadtbegrünung zum Zwecke 
der Klimafolgenbewältigung. Diese Aspekte sollen nachfol-
gend näher betrachtet werden. 

Festsetzungen zur Energieversorgung 

Großen Handlungsspielraum für ein „Mehr“ an Klimaschutz 
in Städten und Kommunen bietet die Energieversorgung. 
Städte und Kommunen können auf erneuerbaren Energien 
basierte Versorgungswerke errichten oder deren Errichtung 
ermöglichen und sodann planerisch steuern, dass der Bezug 
von Strom und Wärme hieraus erfolgt. Hierfür gibt es ver-
schiedene planerische Ansatzpunkte.
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bezogenen Bebauungsplan überplant hat. Neben dem bereits 
dargestellten Gesamtversorgungskonzept setzt der Plan fer-
ner i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB fest: „Bei der Errichtung 
von Gebäuden sind bauliche Maßnahmen für den Einsatz er-
neuerbarer Energien (insbesondere Solarenergie) vorzusehen. 
Hierbei handelt es sich u.a. um Leitungsstränge, Schächte, 
ggf. auch statische Aufwendungen im Dachbereich.“4

 ■ Rechtsfolge von Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB

Hat eine Stadt oder Kommune Festsetzungen nach § 9 BauGB 
in ihrem Bebauungsplan getroffen, so führt dies dazu, dass 
ein Vorhaben nur zulässig ist, wenn es diesen Festsetzungen 
entspricht, § 30 Abs. 1 BauGB. Das heißt beispielsweise, dass 
in einem nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB festgesetzten Ver-
sorgungsgebiet keine anderen baulichen Anlagen als Versor-
gungslagen für erneuerbare Energien zulässig sind. Was mit 
§ 9 Abs. 1 BauGB nicht einhergeht, ist jedoch eine Pflicht der 
Bauherrn zur Errichtung und zum Betrieb entsprechender An-
lagen.5

Gestaltungssatzung 

§ 9 Abs. 1 BauGB regelt nur die allgemeinen baulichen Fest-
setzungen einer Kommune. Die Vorschrift enthält vornehm-
lich „Flächenfestsetzungen“ und beschränkt dadurch die 
Regelungsmöglichkeiten auf die flächenbezogene Steuerung 
von Nutzungsmöglichkeiten.6 Nur vereinzelt enthält § 9 Abs. 1 
BauGB Festsetzungen, die auch maßnahmenbezogene Rege-
lungen ermöglichen. Was § 9 Abs. 1 BauGB nicht ermöglicht, 
ist eine positive Gestaltungspflege hinsichtlich des Ortsbildes 
bzw. der baulichen Gestaltung von Gebäuden festzusetzen. 
Hierfür bietet sich als planerisches Instrument die Gestaltungs-
satzung an. Mit einer Gestaltungssatzung kann eine Kommu-
ne durch Satzung örtliche Bauvorschriften entsprechend den 
Landesgesetzen erlassen.7 Gestaltungssatzungen bieten ein 
Instrument für die Kommune, eigene gestalterische Zielset-
zungen zu verwirklichen und insbesondere das Ortsbild dyna-
misch zu beeinflussen, gleichzeitig aber auch klimapolitische 
Ziele umzusetzen. Dieses Instrument wird vor allem bei Solar-
anlagen sinnvoll: Um Solaranlagen auf Gebäuden sicher und 
effizient zu errichten, bedarf es besonderer Anforderungen an 
Dachneigung, -form, -aufbauten und Firstrichtung. Diese An-
forderungen können sichergestellt werden, indem durch eine 
Gestaltungssatzung entsprechende Regelungen zu Dachfor-
men etc. getroffen werden. 

Da derartige Vorgaben jedoch die eigenen Bauwünsche der 
Bauherren beschränken und dadurch in deren grundrechtlich 
geschützte Eigentumsgarantie (Art. 14 GG) eingreifen, gilt die 
Gestaltungsfreiheit der Kommunen nicht grenzenlos. Vielmehr 
muss sich jede Gestaltungsregelung immer am Grundsatz der 

4 Stadt Freiburg im Breisgau, Bebauungsplan Nr. 4-047b.

5 Söfker in EZBK BauGB, Mai 2019, § 9 Rn. 112.

6 Spannowsky in BeckOK BauGB, 01.05.2019, § 9 Rn. 1.

7 Vgl. etwa § 89 SächsBO, Art. 84 BayBO, § 74 LBO BW.
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fallen etwa Gas- und Wasserkraftwerke, Heizkraftwerke für 
Fernwärme oder Blockheizkraftwerke. Ein gutes Beispiel für 
die Gestaltungsmöglichkeiten, die § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB 
bietet, liefert die Stadt Freiburg im Breisgau. Sie hat im Rah-
men eines Bebauungsplans ein Rundum-Heiz-, Strom- und 
Wasserversorgungskonzept zugunsten des Wohngebietes 
festgesetzt: „Die Wärmeversorgung erfolgt durch eine zen-
trale Heizanlage. Zur Energiegewinnung ist eine Kaltwasser-
Wärmepumpe bzw. eine Holzenergieanlage zu betreiben. Die 
Wasserentnahme erfolgt durch den vorhandenen Brunnen 
(…) Der zu Heizzwecken erforderliche Strom wird durch Was-
serkraftnutzung oder Sonnenenergiegewinnung im Gebiet 
selbst erzeugt.“3 

Oftmals wird anstelle einer Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 
12 BauGB auch die Festsetzung eines Sondergebietes nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO möglich 
sein. Vorteil der Festsetzung eines Sondergebietes (z.B. Son-
dergebiet Fotovoltaik) ist, dass hier nicht die Einschränkung 
gilt, dass die gewonnene Energie gerade der Versorgung der 
Bevölkerung dienen muss. Eine Sondergebietsfestsetzung bie-
tet sich daher an, wenn zu erwarten ist, dass die geplante 
Anlage mehr Energie erzeugt, als zur Versorgung notwendig 
ist, und daher eine Einspeisung der überschüssigen Energie ins 
Netz erfolgen soll. 

Zu beachten ist außerdem, dass mit der Festsetzung nach  
§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB allein noch kein Anschluss- und Be-
nutzungszwang einhergeht. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB dient 
selbst nur der Standortsicherung, bezweckt aber allein noch 
nicht, dass die Bevölkerung auch Strom und Wärme aus er-
neuerbaren Energien bezieht. Die Zulässigkeit eines solchen 
Anschluss- und Benutzungszwangs bemisst sich nicht nach 
dem BauGB, sondern nach den jeweiligen Landesgesetzen. 
Diese lassen unter bestimmten Voraussetzung die Festlegung 
eines Anschluss- und Benutzungszwangs durch kommunale 
Satzung zu. Zahlreiche Kommunen haben hiervon in Form von 
Fernwärmesatzungen bereits Gebrauch gemacht.

 ■ Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB

Mit § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB kann eine Kommune steuern, 
dass bei der Errichtung von Gebäuden und anderen baulichen 
Anlagen auch bauliche oder sonstige technische Maßnahmen 
für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, 
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-
Wärme-Kopplung getroffen werden müssen. Damit kann eine 
Kommune festsetzen, dass bei der Errichtung neuer Gebäu-
de auch Maßnahmen erfolgen, die den Einsatz erneuerbarer 
Energien ermöglichen. Bestandsgebäude können hingegen 
nicht über § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB verpflichtet werden.

Wiederum die Stadt Freiburg im Breisgau hat die Festset-
zungsmöglichkeit nach § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB genutzt, als 
sie eine brachliegende Innenstadtfläche mit einem vorhaben-

3 Stadt Freiburg im Breisgau, Bebauungsplan Nr. 4-047b.
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1 BauGB in aller Regel nur gesteuert werden kann, dass Flä-
chen für Ladestationen zur Verfügung stehen. Eine Pflicht zur 
tatsächlichen Errichtung der Ladestationen lässt sich über § 9 
Abs. 1 BauGB kaum konstruieren. 

Ist die betreffende Stellplatzfläche in öffentlicher Hand, ist dies 
kein Problem – problematisch wird die Umsetzung jedoch, 
wenn sich die Fläche in Privateigentum befindet. Um eine 
tatsächliche Errichtung von Ladesäulen sicherzustellen, könn-
te sich eine Stadt dann des Instruments des städtebaulichen 
Vertrags bedienen. Dieser ist in § 11 BauGB geregelt und stellt 
allgemein eine Möglichkeit der Zusammenarbeit zwischen öf-
fentlicher Hand und Privaten in Form von Verträgen dar. In 
§ 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1-5 BauGB ist beispielhaft eine Reihe 
von Maßnahmen aufgezählt, die Gegenstand eines solchen 
Vertrages sein können. Nach Nr. 4 kann etwa die Errichtung 
und Nutzung von Anlagen und Einrichtungen der dezentralen 
Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom aus erneu-
erbaren Energien oder KWK in einem städtebaulichen Vertrag 
vereinbart werden. Darunter dürfte auch die Errichtung und 
Nutzung von mit EE- oder KWK-Strom gespeisten Ladesäulen 
fallen.13 Die Städte und Kommunen sind in der Ausgestaltung 
derartiger Verträge grundsätzlich frei und können daher flexi-
bel die Umsetzung von E-Mobilitätsmaßnahmen mit Grund-
stückseigentümern vereinbaren. Der Nachteil des Städtebauli-
chen Vertrages gegenüber der Festsetzungsmöglichkeit nach 
§ 9 BauGB liegt gleichwohl darin, dass ein Vertrag naturge-
mäß der Zustimmung des Vertragspartners bedarf. Anders als 
mit dem Instrument des Bebauungsplans, kann die Kommune 
hier also nicht als einseitiger Entscheidungsträger agieren.

Festsetzungen zur Klimafolgenbewältigung
Da insbesondere Städte unter der zunehmenden Hitze leiden, 
gewinnen auch Festsetzungen zur „klimatischen Entlastung“ 
an Bedeutung. Die Stadt Jena ist hier wiederum mit gutem 
Beispiel vorangegangen und hat in ihren Handlungsempfeh-
lungen im Rahmen der städtischen Klimaanpassungsstrategie 
den Erhalt und Ausbau von Grünflächen zur „thermischen 
Entlastung“ ausdrücklich als planerisches Instrument be-
nannt.14 Eine solche klimatische Entlastung lässt sich beispiels-
weise dadurch erreichen, dass planerisch Flächen festgesetzt 
werden, die von Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 
BauGB) oder explizit Flächen als Grünflächen festgesetzt wer-
den (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB). Eine weitere Möglichkeit zur 
Klimaentlastung in Städten bieten „grüne Häuser“, deren Fas-
saden und Dächer bepflanzt sind und die hierdurch nicht nur 
zu einer CO2-Reduktion, sondern auch zu einer Temperaturre-

13 Nach Reidt in Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 2019, § 11 Rn. 61 geht die 
„Regelung (…) über die vom EAG Bau 2004 umfassten Anlagen der Kraft-
Wärme-Kopplung und Solaranlagen hinaus und umfasst sämtliche in diesem 
Zusammenhang in Betracht kommende Anlagen.“; dies dürfte demnach auch 
für Ladesäulen gelten.

14 Gesamtkatalog der Handlungsempfehlungen zum Handbuch einer klimawan-
delgerechten Stadtentwicklung für Jena, dort S. 18.

Verhältnismäßigkeit messen lassen.8 Dies kann im Einzelfall zu 
einer erheblichen rechtlichen Hürde werden. 

Abb. 1: Elektroladestationen in Beelitz-Heilstätten (Foto: Hein Glück)

Festsetzungen zur E-Mobilität
Neben der Energieversorgung an sich bietet vor allem die 
E-Mobilität Raum für klimapolitische Maßnahmen: Aktuelle 
Befragungen zeigen, dass zwei Drittel aller Autofahrer sich 
grundsätzlich vorstellen können, ein Elektroauto anzuschaf-
fen.9 Der Erwerb eines solchen scheitert gleichwohl meist an 
der Skepsis über ausreichend Ladeinfrastruktur.

Dem können Städte und Kommunen durch planerisches Han-
deln abhelfen, indem sie planerische Festsetzungen für öf-
fentliche Stellplätze mit Lademöglichkeiten treffen. Hier zeigt 
sich gleichwohl besonders deutlich das Auseinanderfallen von 
politischem Willen und rechtlichen Möglichkeiten: Während 
ein politischer Konsens zur Förderung der E-Mobilität besteht10, 
 enthält § 9 BauGB bislang keine ausdrückliche Festsetzungs-
möglichkeit für E-Mobilität bzw. E-Infrastruktur. Dies ist des-
halb problematisch, da die Festsetzungsmöglichkeiten der 
Städte und Kommunen – wie bereits dargestellt – durch den 
abschließenden Katalog des § 9 Abs. 1 BauGB begrenzt sind. 
Die Kommunen sind dennoch nicht machtlos, was den Aus-
bau von Ladeinfrastruktur angeht: So ließe sich etwa über  
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB die Festsetzung von Stellplätzen 
mit Ladeinfrastruktur steuern.11 Auch über § 9 Abs. 1 Nr. 12 
BauGB wäre die Festsetzung von Stellplätzen mit Ladeinfra-
struktur möglich, sofern der Strom aus erneuerbaren Energien 
erfolgt.12 Problematisch ist in jedem Fall, dass über § 9 Abs. 

8 VG Leipzig, Urteil vom 22. März 2017 – 4 K 969/15 –, juris Rn. 12.

9 Vgl. etwa Umfrage von Statista im Auftrag von Infineon im November 2018, 
abrufbar unter: https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/press/press-
releases/2018/INFIPC201812-025.html.

10 Vgl. etwa das Maßnahmenpaket Elektromobilität der Bundesregierung, zu-
sammengefasst vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit, abrufbar unter: https://www.bmu.de/themen/luft-laerm-verkehr/
verkehr/elektromobilitaet/bmu-foerderprogramm/massnahmenpaket-der-bun-
desregierung/.

11 M.w.N.: Rechtsgutachten „Integration von Elektromobilität in Neubau und 
Bestand“, Dr. Zengerling, Stand: September 2017, dort S. 12.

12 M.w.N.: Rechtsgutachten „Integration von Elektromobilität in Neubau und 
Bestand“, Dr. Zengerling, Stand: September 2017, dort S. 14 f.

Stadtentwicklung
Klimaschutzbezogene Festsetzungen in Bauleitplänen 
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Stadtentwicklung
 Energetische Stadtsanierung

Ausblick
Es kann damit festgehalten werden, dass für Städte und Kom-
munen einige Wege existieren, Klimaschutzmaßnahmen pla-
nerisch zu berücksichtigen und hierdurch eine klimafreundli-
che Stadtentwicklung zu steuern. Zentrales Element ist hierbei 
der Bebauungsplan. Die Grenzen, die das Gesetz mit dem 
Festsetzungskatalog des § 9 Abs. 1 BauGB setzt, stellen da-
bei eine rechtliche Hürde dar. Um diese zu überwinden, bietet 
sich – wie etwa im Beispiel der Stadt Freiburg – an, künftig 
vermehrt auf vorhabenbezogene Bebauungspläne zu setzen. 
Diese haben den Vorteil, dass der Katalog des § 9 BauGB nicht 
gilt, müssen im Gegenzug aber einen strengen Vorhabenbe-
zug aufweisen. Daneben wird es künftig erforderlich sein, 
vermehrt Gestaltungssatzungen und städtebauliche Verträge 
als zusätzliche Handlungsinstrumente zu nutzen. Nur so kann 
eine umfangreiche und effektive klimaschützende/-schonen-
de Stadtentwicklung erreicht werden. 

gulierung führen.15 Im Bebauungsplan kann Dachbegrünung 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB verbindlich festgesetzt werden. 
Denn § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB ermöglicht die Festsetzung der 
Bepflanzung von Teilen baulicher Anlagen mit Bäumen, Sträu-
chern und sonstiger Bepflanzung. Daneben kommt ebenfalls 
eine Gestaltungssatzung nach den Landesbauordnungen in 
Betracht. 

Abb. 2: Wohnturm „Bosco Verticale“ in Mailand (Foto: Annick Rietz)

15 Vgl. Presseartikel des NABU, abrufbar unter: https://www.nabu.de/umwelt-
und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/dach-
wand/00571.html.

Dr. Dana Kupke, Fachanwältin für Verwaltungsrecht,  
prometheus Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Leipzig

Christian Falke, Fachanwalt für Verwaltungsrecht,  
prometheus Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Leipzig

ligte die für energetische Quartierskonzepte KfW über 1.303 

Förderanträge. Sie förderte 928 Konzeptentwicklungen und 

inzwischen 325 Sanierungsmanagements in den Kommunen 

(Stand 30.6.2019). 

Die Programmkommunen decken ein breites Spektrum unter-

schiedlicher Größen ab. Es reicht von Kleinstädten und Land-

gemeinden mit wenigen tausend Einwohnern bis hin zu den 

Das Programm verknüpft Anforderungen an energetische 
Gebäudesanierung, effiziente Energieversorgungssysteme 
und den Ausbau erneuerbarer Energien mit demografischen, 
ökonomischen, städtebaulichen und wohnungswirtschaftli-
chen Lösungen auf Basis integrierter Quartierskonzepte. Ein 
Sanierungsmanagement soll dabei die Umsetzung in einem 
kooperativen Prozess begleiten und beschleunigen. Seit der 
Einführung des KfW-Programms 432 vor acht Jahren bewil-

Klaus Habermann-Nieße  

Stadtentwicklung und Energie zusammen 
denken: energetische Stadtsanierung

Angesichts des Klimawandels mit erhöhten Anforderungen an Klimaschutz und 
die Anpassung an den Klimawandel rückt Nachhaltigkeit wieder in den Vorder-
grund. Das KfW-Programm 432 „Energetische Stadtsanierung“ fordert die ener-
getischen Maßnahmen, die dem Klimaschutz dienen, in einen engen Kontext zur 
Quartiersentwicklung zu stellen. Der integrierte Ansatz der Quartierskonzepte 
dient dazu, soziale Kontexte und Maßnahmen der klimaangepassten Gestaltung 
des Wohnumfeldes gemeinsam zu denken. Die tradierte Stadterneuerung wird so 
um Kontexte der Nachhaltigkeit erweitert. 



Energie aus Abwasser

Abwasser ist schmutzig und stinkt. Man will es nicht sehen, nicht riechen, sich nicht damit beschäftigen. Doch: Abwasser ist

auch ein unterschätzter Wertstoff. Ein Unternehmen aus Baden entwickelte deshalb eine Technik, wie diese Energiequelle

erneut genutzt und zu Geld gemacht werden kann – ein interessantes Modell für Kommunen.

Mit jedem Duschen, Spülen oder Wäschewaschen gelangt warmes Wasser in die Kanalisation – ungenutzte Wärmeenergie, die über das

Kanalnetz und die Kläranlage zurück in unsere Gewässer fließt. Die Firma Uhrig Kanaltechnik aus Geisingen bei Freiburg entwickelte

deshalb ein innovatives Produkt namens Therm-Liner. Dieses entzieht dem Abwasser die Wärme, um z. B. kommunale Gebäude zu

beheizen. „Sobald mindestens 3.000 Einwohner ihr Abwasser in einen Kanal einspeisen, ist die Voraussetzung für eine wirtschaftliche

Abwasserwärmerückgewinnung erfüllt. Inzwischen haben wir europaweit mehr als Projekte realisiert, davon einige in Baden Württemberg“,

berichtet Mark Biesalski, ehemaliger Geschäftsführer der Uhrig Kanaltechnik GmbH.

Die Idee: ein Wärmetauscher im Kanal
20 °C warm ist das häusliche Abwasser im Durchschnitt, wenn es in den Kanal fließt. Dort überströmt es den Therm-Liner, den fest

eingebauten Wärmetauscher. Die Idee ist so einfach wie effektiv: Unter einem flachen Edelstahlblech erwärmt sich kaltes Wasser in einem

Kreislaufrohrsystem und wird in ein Gebäude gepumpt, um dieses zu beheizen. Danach fließt es zurück zum Kanal, um sich erneut

aufzuwärmen. Jeder Therm-Liner ist eine Maßanfertigung und wird an den Verbraucher und die jeweilige Kanalsituation angepasst. So gibt

es bspw. Varianten für Kanäle mit geringem oder hohem Wasserdurchlauf. Der Einbau ist unkompliziert: Die Wärmetauscher-Elemente

werden einfach über die vorhanden Schachteinstiege eingebracht.

Abwasser ist ungenutztes Potenzial
Ca. 5.000 Mio. m³ (Kubikmeter) Schmutzwasser entstehen jährlich durch Haushalt und Industrie – ein Potenzial, das bisher noch zu wenig

genutzt wird. Man könnte sagen: Die Firma Uhrig hat eine neue Energiequelle entdeckt. Denn 14 bis 28 % aller Gebäude in Deutschland

könnten dadurch beheizt werden – so eine Studie der Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung

(IER) (Quelle: U hrig). Würde man das Abwasser von Industrie und Kraftwerken nicht abkühlen und in die Kanalisation leiten, könnte man

sogar jedes dritte Gebäude in Deutschland mit Energie aus Abwasser und Abwärme heizen.

Viele Vorteile für Kommunen

SIE SIND HIER: PROJEKTE KOMMUNEN ENERGIE AUS ABWASSER

Eine Wärmerückgewinnung aus Abwasser wird bereits in vielen Kommunen umgesetzt.

Zum Landesportal Alle Ministerien
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Schon etliche Kommunen in Baden-Württemberg machen mit dem zukunftsweisenden System ihr Abwasser zu barer Münze: Konstanz,

Bretten, Tübingen, Stuttgart (Bad-Cannstatt), Rauenberg, Kornwestheim, Horb oder Kirchheim/Teck haben Projekte realisiert und sparen

nun Geld, das sie sonst für die Beheizung von kommunalen Gebäuden ausgeben müssten. Der Vorteil ist, dass die Wärme bereits

vorhanden ist und einfach zweitverwertet wird. Die Therm-Liner-Technik spart damit viel Energie, die sonst teuer aufgewendet werden

müsste.

Neben der finanziellen Ersparnis ist der Therm-Liner auch aus einem anderen Grund für Kommunen interessant, weiß der ehemalige

Geschäftsführer Mark Biesalski: „Bis zu 

50 % CO₂ können mit der Energiequelle Abwasser eingespart werden. Das hilft, um die kommunalen Klimaziele zu erfüllen und ein grünes

Image zu zeigen.“ Die Wärmerückgewinnung ist laut Biesalski z. B. geeignet für Kindergärten, Schulen, Verwaltungsgebäude, Schwimmbäder

oder Veranstaltungshallen. „Die Investition amortisiert sich je nach Projekt nach fünf bis zwölf Jahren.“ Und: Die Nutzung von

Abwasserwärme verändert das Stadtbild nicht, denn die Technik wird für den Bürger unsichtbar im Kanalnetz installiert. Sie ist also für

Kommunen einfacher umzusetzen als z. B. Windkraftprojekte.

Damit die Energiewende gelingt
In Baden-Württemberg findet die Energiequelle Abwasser auch im „Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept“ ( ) der

Landesregierung Erwähnung Denn die Energiewende gelingt nur dann, wenn alle regenerativen Energiequellen genutzt werden. Die Technik

lässt sich übrigens auch im Sommer nutzen, um Gebäude zu klimatisieren. Also dann: Ran an das „städtische Erdöl“!

Mehr erfahren Sie hier über Energie aus Abwasser.

Verwandte Themen

Energieerzeugung

Es gibt viele Wege zur Erzeugung erneuerbarer

Energien. Ein detaillierter Blick auf die Möglichkeiten.

mehr erfahren

Faktencheck

Stimmt das so? Wir beleuchten kontroverse

Diskussionsthemen der Energiewende und machen den

Realitätscheck.

mehr erfahren

Artikel teilen:  Teilen auf Twitter   Teilen auf Facebook

IEKK
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Angesichts des rasant fortschreitenden Klimawandels hat sich die Landesregierung von Baden-Würt-
temberg ehrgeizige Ziele zum Schutz des Klimas gesetzt. Der Landtag von Baden-Württemberg hat im 
Sommer 2013 mit großer Mehrheit das Klimaschutzgesetz beschlossen. Es sieht eine Minderung der 
Treibhausgasemissionen bis 2020 um 25 % und bis 2050 um 90 % vor – jeweils bezogen auf 1990.

Um diese Ziele zu erreichen, hat Baden-Württemberg ein integriertes Energie- und Klimaschutz-
konzept (IEKK) beschlossen, das wesentliche Ziele, Strategien und Maßnahmen benennt. So werden 
für alle Sektoren (Stromversorgung, private Haushalte, Industrie, Gewerbe/Handel/Dienstleistung, 
Verkehr, Öffentliche Hand sowie Land-/Forstwirtschaft/Landnutzung) Minderungsziele festgelegt. 
 Daneben enthält das IEKK Ziele für verschiedene Handlungsbereiche, insbesondere Energieein-
sparung, Erhöhung der Energieeffizienz und Ausbau der erneuerbaren Energien, die jeweils mit Stra-
tegien und Maßnahmen hinterlegt sind. 

Um die Energiewende und den Klimaschutz erfolgreich voranzubringen, brauchen wir neben einer 
grundlegenden Umgestaltung unserer Energieversorgung vor allem die Akzeptanz in der Bürgerschaft 
und die Unterstützung der gesellschaftlichen Akteure. Wir haben das IEKK deshalb in einem breiten 
Beteiligungsverfahren entwickelt. Rund 120 Vertreterinnen und Vertreter wichtiger Verbände sowie 
180 Bürgerinnen und Bürger haben über 1000 Empfehlungen erarbeitet und der Landesregierung über-
geben. Ein großer Teil konnte bei der Fortentwicklung des IEKK berücksichtigt werden. 

Mit dem IEKK legen wir die Strategien zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele der 
Landesregierung und die konkreten Maßnahmen vor. Es ist wichtig, dieses Konzept ständig weiter zu 
entwickeln. Mit Hilfe eines Monitorings werden wir deshalb regelmäßig überprüfen, ob die Ziele auch 
erreicht und ob gegebenenfalls Anpassungen erforderlich werden. Ein erster Monitoringbericht 2014  
erscheint bereits für das Jahr 2015.

Herausforderungen und Chancen liegen bei der Energie- und Klimaschutzpolitik eng beieinander. 
Deren Neuausrichtung ist eine Generationenaufgabe. Baden-Württemberg hat mit dem IEKK einen 
klaren Weg vorgezeichnet. Diesen werden wir in den kommenden Jahren konsequent beschreiten.

Franz Untersteller MdL

Franz Untersteller MdL 
Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

des Landes Baden-Württemberg

STAND: 15. JULI 2014

Integriertes Energie- und Klimaschutz - 
konzept Baden-Württemberg (IEKK)
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„Wir setzen auf die Menschen in unserem Land und ihr Enga gement. 
Wir setzen auf die Unternehmen, welche die Chancen ergreifen, die 
ihnen dieser Umbau bietet. Wir setzen auf Forschung und Innovation, 
die unseren Planeten letztlich schützen. Wir setzen auf die Energie
wende. Lassen Sie uns alle gemeinsam dieses große Generationen
projekt gestalten.“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann am 18. Juli 2012 vor dem baden-württem-

bergischen Landtag in seiner Regierungserklärung zur Energiewende.

A 
Integriertes Energie- und  
Klimaschutzkonzept

1.  Ein Zukunfts konzept  
für Baden- Württemberg

Die Energiewende ist ein Generationenprojekt: Nicht nur weil die notwendigen Veränderungen viel 
Zeit in Anspruch nehmen werden, sondern auch weil die heutige Generation eine große Verantwor-
tung gegenüber zukünftigen Generationen trägt. Die tragischen Unglücke von Tschernobyl und Fuku-
shima und die Konflikte um den weiterhin ungeklärten Verbleib von großen Mengen hochgiftigen, 
radioaktiven Abfalls aus unseren Kernkraftwerken haben in Baden-Württemberg und Deutschland zu 
einer neuen Einigkeit geführt: Atom energie ist eine nicht beherrschbare und nicht verantwortbare 
Technologie, aus der wir aussteigen wollen. 

Gleichzeitig steuert unsere Erde auf gefährliche Klima veränderungen zu, weil weltweit ungebremst 
riesige Mengen Erdöl, Kohle und Erdgas verbrannt und Wälder vernichtet werden. Die heutigen 
Generationen müssen alles daran setzen, um die bereits begonnene Erderwär mung auf maximal 2 ° 
Celsius zu begrenzen, damit wir unseren Kindern und Enkeln keine unkontrollierbaren Umweltver-
änderungen hinterlassen. Für Industriestaaten heißt dies, dass sie in den kommenden 40 Jahren min-
destens 80 bis 95 % ihrer Treibhausgasemissionen vermeiden müssen. Dies ist auch gemeinsames Ziel 
der Staaten der Europäischen Union.

Die Energiewende verlangt einen grundlegenden Struk turwandel, der die Dimension einer neuen 
industriellen Revolution hat. Der Erfolg unserer industriellen Volks wirtschaft basierte auf einem Energie-
system, das weitgehend von der Verbrennung fossiler Rohstoffe und dem Einsatz von Atomenergie 
abhing. 

Der Übergang zu einem Energiesystem auf der Basis von Effizienz und erneuerbaren Energien ist mit 
großen Herausforderungen, aber auch riesigen Chancen für unser Land verbunden. Baden-Württem-
berg hat wirtschaft lichen Erfolg, weil wir der Zeit oft ein Stück voraus sind. Wir ruhen uns nicht auf 
dem Erreichten aus, sondern suchen nach neuen, besseren Wegen. Auf dem Weltmarkt ist das Land 
dank Erfindungsreichtum und Fleiß, dank neuer Technologien, Verfahren und Dienstleistungen prä-
sent. Die Energiewende gibt hier weitere wichtige Impulse. 

Es geht uns darum, mit dem Strukturwandel unseren wirtschaftlichen Erfolg für die Zukunft zu sichern. 
Dazu zählt auch weiterhin eine produzierende Industrie in Baden-Württemberg. Das integrierte Energie- 
und Klimaschutzkonzept soll dabei die Weichen stellen für den Wandel zu einer erneuerbaren 
Energieversorgung.

Dabei sind wir uns unserer Verantwortung bewusst: Der Strukturwandel braucht einen stabilen 
wirtschaft lichen und sozialen Rahmen. Wir dürfen zu keiner Zeit die sichere Versorgung der Unter-
nehmen und Haushalte mit Energie gefährden. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Energie- und Klima wende nur durch gemeinschaftliche Anstren-
gung aller Beteiligten zu einem Erfolg wird. Gesellschaftlicher Wandel lässt sich nicht verordnen, 
sondern muss sich entwickeln. Deshalb setzen wir bei der Energiewende auf eine Partnerschaft mit 
den Bürgerinnen und Bürgern, der Wirtschaft und den Kommunen. Diese Partnerschaft brauchen 
wir, um das gesellschaftliche „Unternehmen Energie- und Klimazukunft Baden- Württemberg“ zum 
Erfolg für unser Land zu führen.

Die Energiewende ist 

ein Generationen projekt.

Für Baden-Württem -

berg bietet die Energie-

wende große wirtschaft-

liche Chancen.

Wir können das Projekt 

Energiewende nur 

gemeinschaftlich 

voranbringen.

A INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT
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Klima schutzpolitik orientiert sich an den Klimaschutz zielen und beachtet zugleich die energiewirt-
schaftlichen Ziele, insbesondere im Hin blick auf die Kosten- und Versorgungssicherheit.

Zu einer Energie- und Klimapolitik aus einem Guss gehört die Integration aller maßgeblichen 
Quellen von Treibhausgasen. Deswegen umfasst das IEKK auch die Bereiche Verkehr, Landnutzung 
und Stoffströme. Alle Ressorts der Landesregierung tragen mit ihren Aktivitäten zur Erreichung der 
IEKK-Ziele bei.

3.  Handlungsebenen und -optionen
Das IEKK unterscheidet in seiner Struktur zwischen Zielen, Instrumenten und Handlungsbereichen. 
Dort wurden jeweils fünf Schwerpunkte („drei Mal fünf“) festgelegt.

Bei den Zielen, Instrumenten und Handlungsbereichen gibt es unterschiedliche Handlungsebenen, 
die im IEKK näher herausgearbeitet werden: 

•  Die internationale bzw. europäische Ebene: Wichtige Rahmensetzungen in der Energie- 
und Klimapolitik erfolgen durch die Europäische Union. Baden-Württemberg wird sich daher 
über den Bundesrat sowie über seine Brüsseler Landesvertretung aktiv an der Gestaltung der 
europäischen Rahmenbedingungen beteiligen. 

•  Die Bundesebene: Baden-Württemberg wird konstruktive Vorschläge zur Verbesserung der 
bundesrechtlichen Rahmenbedingungen erarbeiten und ggf. über den Bundesrat in das 
Gesetzgebungsverfahren einbringen. 

•  Die Landesebene: Die in eigener Verantwortung des Landes realisierbaren Strategien und 
Maßnahmen werden im IEKK mit besonderer Deutlichkeit herausgearbeitet. 

•  Die Regionalebene: Die Regionalebene schafft wichtige planerische Voraussetzungen für 
die notwendigen Veränderungen in der Energieinfrastruktur. Ihr kommt bei der Umsetzung 
der Energiewende eine wichtige Rolle zu.

2.  Der integrale Ansatz des Konzepts
Das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept Baden- Württemberg (IEKK) findet seine Grundla-
ge im baden- württembergischen Klimaschutzgesetz. In § 4 Abs. 1 des Klimaschutzgesetzes Ba-
den-Württemberg (KSG BW) wird verbindlich festgelegt, dass die Gesamtsumme der Treibhausga-
semissionen in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2020 um mindestens 25 Prozent verringert werden 
soll. Bis zum Jahr 2050 wird eine Minderung um 90 Prozent angestrebt. Gemäß § 6 KSG BW be-
schließt die Landes regierung nach Anhörung von Verbänden und Vereinigungen sowie nach Stellung-
nahme des Landtags ein integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK), das wesentliche 
Ziele, Strategien und Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele nach § 4 Abs. 1 KSG BW 
benennt. Neben den gesetzlichen Klimaschutzzielen verfolgt das IEKK weitere Ziele wie die sichere 
Versorgung, Kostensicherheit, regionale Wertschöpfung sowie Bürgerengagement.

Das IEKK dient gemäß § 6 Abs. 3 KSG BW als Entschei dungsgrundlage der Landesregierung für das 
Erreichen der Klimaschutzziele. Darüber hinaus hat es mittelbare Wirkung auf die Berücksichtigung 
des Klima schutz belangs in einschlägigen Entscheidungen. Das IEKK verdeutlicht und konkretisiert, 
was in den nächs ten Jahren auf diesem Gebiet getan werden kann und soll. 

Zur Entwicklung der Grundlagen für die Festlegung der Klimaschutzziele des Landes hat das Umwelt-
ministerium ein Gutachten1 vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) 
erarbeiten lassen. In diesem Gutachten werden die Rahmenbedingungen der Energieerzeugung und 
der Energienutzung in den Bereichen Strom, Wärme und Kraftstoffe für Baden- Württemberg unter-
sucht. Es wird dort außerdem ein energiepolitisches Szenario entwickelt, das die besonderen Emis-
sionsstrukturen des Landes berücksichtigt. 

Eine zusammenfassende Über-
sicht des dem IEKK zu Grunde 
lie genden Szenarios ergibt sich aus 
der links stehenden Darstellung:

Aus dem Szenario wird deutlich, 
dass der End energie verbrauch in 
den kommenden vier Jahrzehnten 
unge fähr halbiert werden muss. 
Zugleich müssen die Anteile der 
erneuerbaren Energien in den Be-
reichen Strom, Wärme und Kraft-
 stoff jeweils vervielfacht werden.

Eine derartig tiefgreifende Ver-
änderung der Ener giewirtschaft 
kann nur durch eine Energie- und 
Klima politik aus einem Guss ge-
lingen. Dazu müs sen die Ziele der 
Klimapolitik und der Energie po-
li tik gleich rangig verfolgt werden. 
Unsere integrierte Energie- und 
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Bild 1: Energieszenario 2050 – Entwicklung des Endenergieverbrauchs nach Nutzungsbereichen und jeweilige Beiträge der 
erneuerbaren Energien (Quelle: ZSW)

1 ZSW/Nitsch 2012: Gutachten zur Vorbereitung eines Klimaschutzgesetzes für Baden-Württemberg.
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Bereich und ein exemplarisches Beispiel für unser Selbstverständnis ist dabei das Handeln des Landes 
von Baden-Württemberg als Eigentümer von rund 8.000 Gebäuden mit etwa 11 Millionen Quadrat-
meter Fläche.

Die jährlichen Energiekosten für Strom und Wärme betrugen im Jahr 2012 in diesem Bereich rund 
237 Millionen Euro, die CO2-Emissionen der Energieversorgung der Landesgebäude lagen bei rund 
518.000 Tonnen pro Jahr. Durch Verstärkung der Maßnahmen im Bereich der Landesgebäude sollen die 
CO2-Emission gegenüber 1990 (660.000 Tonnen pro Jahr) maßgeblich gesenkt werden: bis 2020 um 
mindestens 40 % (auf 400.000 Tonnen pro Jahr), bis 2030 um mindestens 60 % (auf 266.000 Tonnen 
pro Jahr).

Für die energetische Sanierung und zum Einsatz erneuerbarer Energien werden von der Staatlichen 
Vermögens- und Hochbauverwaltung die vorhandenen Potenziale systematisch erschlossen und eine 
Strategie umgesetzt, die folgende wesentliche Bereiche enthält:

• Errichtung energieeffizienter Neubauten
• Energetische Sanierung der Bestandsgebäude
• Optimierung des Gebäudebetriebs
• Verstärkter Einsatz erneuerbarer Energien

An diesem Beispiel werden die Verantwortung und das Selbstverständnis des Landes deutlich – diesem 
Verständnis will die Landesregierung in möglichst allen Bereichen gerecht werden, in denen sie selbst 
für den Ausstoß von Treibhausgasen verantwortlich ist. 

In der Landesverwaltung sind über die Liegenschaften hinaus die Bereiche 
• Mobilität (Dienstreisen)
• Beschaffung und Green IT sowie
• Ernährung

als besonders relevant zu betrachten und werden in einer CO2-Bilanzierung näher untersucht.  
Die Landesregierung übernimmt damit beim Klimaschutz in ihrem Organisationsbereich eine allge-
meine Vorbildfunktion.

Wir setzen Rahmen.
Dort wo wir über rechtliche Befugnisse verfügen, wollen wir diese nutzen, um den rechtlichen Rahmen 
für den Klimaschutz zu verbessern. Mit unserem Erneuerbare-Wärme-Gesetz und mit dem Entwurf 
für ein Klimaschutzgesetz gehört Baden-Württemberg zu den Vorreitern beim Klimaschutz unter den 
Bundesländern. Diese Rolle werden wir weiter verfolgen, weil ohne verbesserte rechtliche Rahmen-
bedingungen der Klimaschutz nicht ausreichend vorankommt. Wir verstehen uns daher auch als An-
treiber für die Weiterentwicklung des Rechtsrahmens auf Bundesebene.

Wir fördern.
Wenn Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Handwerksbetriebe oder Unternehmen in Klimaschutz-
maßnahmen investieren wollen, benötigen sie oft Unterstützung. Das Land hat bereits eine Vielzahl von 
Förderprogrammen, Informations- und Beratungsangeboten geschaffen, um das Engagement der Men-
schen und Unternehmen in Baden-Württemberg für den Klimaschutz zu unterstützen. Dieser Aufgabe 
werden wir im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Landes weiterhin nachkommen – und 
dabei auch gezielt neue Programme aufbauen und bestehende Programme auf den Prüfstand stellen 
und ggf. weiterentwickeln. Über die Bereitstellung von Mitteln wird jeweils im Rahmen der Haushalts-
aufstellung entschieden.

•  Die kommunale Ebene: Das Land zeigt im IEKK beispielhaft (in nicht abschließender 
Weise) auf, wo die Kommunen (Gemeinden, Städte, Landkreise) über besondere Hand-
lungsmöglichkeiten zum Klimaschutz verfügen – und wie das Land die Kommunen unter-
stützen wird.

Nur wenn auf allen Handlungsebenen die Bedingungen für den Klimaschutz und den sicheren und 
sozialen Umbau der Energieversorgung deutlich verbessert werden, kann Baden-Württemberg seine 
Klimaschutzziele erreichen. Dies gilt insbesondere für die von der EU und dem Bund zu verbessernden 
ökonomischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. 

Baden-Württemberg ist bereit, bei der Energiewende voranzugehen. Wir werden uns jedoch nicht 
von der allgemeinen Entwicklung der Rahmenbedingungen in Deutschland insbesondere in den Be-
reichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Versorgungssicherheit und Kostensicherheit gänzlich 
abkoppeln können.

4. Vorbildfunktion und Selbstverständnis
Das Land sieht sich bei der Umsetzung der Energie- und Klimawende in verschiedenen Bereichen 
in der Pflicht: 

•  als Vorbild, wo das Land selbst Emissionen verursacht, 
• als Rahmengeber, wo Baden-Württemberg über rechtliche Möglichkeiten verfügt,
•  als Förderer, wo Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und Wirtschaft innovative Klima-

schutzmaßnahmen umsetzen wollen und auf finanzielle oder organisatorische Unterstüt-
zung angewiesen sind.

Zu unserem Selbstverständnis gehört schließlich auch, dass wir uns an unseren Zielen messen lassen 
und unsere Konzepte regelmäßig kritisch überprüfen.

Wir gehen mit gutem Beispiel voran.
Mit dem IEKK fordert das Land von seinen Bürgerinnen und Bürgern und seiner Wirtschaft Engage-
ment für die Energiewende ein – deshalb muss das Land mit gutem Beispiel vorangehen. Ziel ist es, 
bis zum Jahr 2040 eine weitgehende Klimaneutralität der Landesverwaltung zu erreichen. Dies soll in 
erster Linie durch die Einsparung von Energie, die effiziente Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung 
und Speicherung von Energie sowie die Nutzung erneuerbarer Energien erreicht werden. Die Landes-
regierung legt dazu auf Basis wesentlicher Indikatoren alle drei Jahre einen Gesamtbericht zum Stand 
der Umsetzung vor, der insbesondere Angaben zur Entwicklung der CO2-Emissionen durch die 
Nutzung landeseigener Gebäude, Art und Höhe des Strom- und Wärmeverbrauchs in der Landes-
verwaltung sowie des Kraftstoffverbrauchs durch Dienstreisen enthält („CO2-Bilanz“). Ein wichtiger 

Ein konsequentes 

Handeln auf allen 

Ebenen ist erforderlich.

In dem vom Land 

verantworteten Bereich 

wollen wir Vorbild sein.

Wir wollen einen 

verlässlichen Rahmen 

zum Handeln bieten.

Wir werden Anreize für 

Investitionen schaffen.
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Unser Ziel ist es, die Verantwortung der kommunalen Ebene bei der Ausgestaltung der Energiewende 
zu stärken. Verantwortung kann nur übernehmen, wer informiert und beteiligt ist. Deshalb müssen 
auch die entsprechenden Beteiligungsverfahren gestärkt werden. Nicht nur diejenigen für die Kom-
munen, sondern auch für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Die Kommunen sollten so transparent 
wie möglich planen und entscheiden. Die Bürgerinnen und Bürger sollten mit darüber entscheiden 
können, wie die Energie in ihrer Kommune erzeugt oder verteilt werden soll. Zugleich setzt sich die 
Landesregierung dafür ein, die Genehmigungsprozesse im Sinne der Energiewende zu beschleunigen.

Bei der Umsetzung der Energiewende sind wir auch auf die überregionalen Partner der Energiewirt-
schaft angewiesen. Wir sehen die Beteiligung des Landes an der EnBW – so problematisch die Umstände 
des Erwerbs der Anteile auch gewesen sind – als eine echte Chance, die Energiewende im Land er-
folgreich voranzutreiben. 

Die EnBW verfügt insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien, der dezentralen Lösungs-
ansätze, der Verteil- und Transportnetze sowie den Energiespeichern über profundes Know-how. 

Die Landesregierung steht zur EnBW und zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vor ihrer 
Leistung hat die Landesregierung großen Respekt. Das schließt ausdrücklich auch die Beschäftigten in 
den Kernkraftwerken ein. Ihr Know-how und Verantwortungsbewusstsein ist für eine sichere Auslauf- 
und Rückbauphase unabdingbar.

Der Atomausstieg betrifft die EnBW in besonderer Weise, weil sie bisher bis zu 50 % ihres Stroms aus 
Kernenergie hergestellt hat. Wir wollen dazu beitragen, dass die EnBW ein wichtiger Teil und dyna-
mischer Treiber der Energiewende wird, sowohl auf der Erzeugungsseite als auch beim Netz- und 
Speicherbetrieb. Auf diesem Weg ist die EnBW bereits ein gutes Stück vorangekommen. Der Energie-
mix des Unternehmens wird nachhaltiger, etwa durch hohe Investitionen in Wasser- und Windkraft. 
Die EnBW plant, ihren Anteil der Erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen bis zum Jahr 2020 allein 
in Deutschland um weitere 3.000 Megawatt zu erhöhen und damit mehr als zu verdoppeln. 

Kern der strategischen Ausrichtung des Unternehmens ist die Stärkung des Geschäftsmodells als klima-
freundlicher Stromerzeuger und als Dienstleister für dezentrale Lösungen, als fairer Partner für Bürge-
rinnen und Bürger, Kommunen und kommunale Stadtwerke. 

Die Landesregierung wird ihren Beitrag dazu leisten, die EnBW zu einem Vorzeigeunternehmen der 
Energiewende werden zulassen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Land zuletzt 400 Millionen. Euro 
für die Kapitalerhöhung der EnBW bereitgestellt.

Wir lassen uns an unseren Zielen messen.
Zu unserem Selbstverständnis gehört auch, dass wir uns an unseren Zielen messen lassen – und wir 
uns selbst regelmäßig kritisch überprüfen. Zu diesem Zweck werden wir ein Monitoring-Konzept 
erarbeiten und umsetzen, mit dem wir die Fortschritte bei der Umsetzung des IEKK überwachen.

Wir sind offen für neue Entwicklungen.
Das IEKK verfolgt einen sehr langfristigen Rahmen und reicht mit seinen Zielen bis in das Jahr 2050. 
Eine so langfristige Orientierung ist beim Klimaschutz notwendig, weil der Klimawandel in langen 
Zeiträumen abläuft und auch ein Umsteuern der Energieversorgung nur mit langfristigen Strategien 
und über lange Zeiträume möglich ist. 

Niemand kann jedoch mehrere Jahrzehnte in die Zukunft blicken und heute die technologischen, 
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen der nächsten Jahrzehnte vorhersehen. Des-
halb gehört es zu unserem Selbstverständnis, dass wir unsere Ziele, Instrumente und Maßnahmen 
regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls an neue Entwicklungen anpassen. Das dem IEKK zugrunde 
gelegte Szenario wurde nach besten wissenschaftlichen Standards erstellt – wir nutzen es als Orientie-
rung und wissen dabei, dass die Realität andere Entwicklungen nehmen kann. Im Abstand von fünf 
Jahren werden wir daher das IEKK überprüfen und fortschreiben.

5.  Partnerschaft mit den Kommunen,  
den Energieversorgungsunternehmen  
und der örtlichen Wirtschaft

Mit der Energiewende erleben wir eine neue Qualität von Bürgerengagement. Dieses kristallisiert 
sich in den Städten und Gemeinden. Insbesondere zur Energieversorgung schätzen immer mehr Bür-
gerinnen und Bürger den Wert kommunaler und bürgernaher Strukturen. Die Energiewende ist auf 
der kommunalen Ebene den Menschen am nächsten und findet durch diese Nähe am besten Ver-
ständnis und Unterstützung. Es ist nicht verwunderlich, dass die meisten erfolgreichen Bürgerbeteili-
gungsmodelle im lokalen und regionalen Kontext stattfinden. Viele Kommunen fördern dies bereits 
heute und sind zudem Vorreiter in Sachen Energieeffizienz. 

Wir wollen alle Energieunternehmen und Kommunen sowie die örtliche Wirtschaft partnerschaftlich 
in die Umsetzung der Energiewende einbinden. So ist die Energiewende beispielsweise ohne qualifi-
zierte Handwerksunternehmen nicht sinnvoll zu bewerkstelligen. Ob kommunales Stadtwerk, Energie-
genossenschaft oder börsennotierter Energieversorger: Für den Ausbau zusätzlicher dezentraler Erzeu-
gungskapazitäten haben die lokal und regional verankerten Energieunternehmen gute Voraussetzungen. 
Sie sind mit den Bedürfnissen vor Ort am besten vertraut. Dabei gehen wir davon aus, dass die EVU 
mit dem örtlichen Handwerk und anderen Dienstleistern im Energiebereich kooperativ zusammenar-
beiten. Somit entsteht Wertschöpfung vor Ort. Ein finanzielles Engagement kommunaler Unternehmen 
in erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sorgt für regionale Wertschöpfung im 
doppelten Sinne: neben der Investition selbst fließen die Gewinne der Allgemeinheit wieder zu.

Um die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ministerium und Kommunen auf eine neue 
Ebene zu bringen, haben wir die Einrichtung eines gemeinsamen Forums Energiewende mit regelmä-
ßigen Gesprächen über Erfolge und Probleme der Energiewende vor Ort mit den kommunalen Landes-
verbänden vereinbart. Die Aufgaben werden diskutiert und Lösungsansätze erarbeitet. 

Wir erarbeiten ein Kon- 

 zept zum Monitoring.

Wir wollen offen bleiben 

für neue Entwicklungen.

Bürgerengagement 

kristallisiert sich in den 

Städten und Gemeinden.

Das Forum Energiewen-

de stärkt die Kooperation 

mit den Kommunen.

Wir brauchen die 

Energiewirtschaft als 

starken Partner.

Die EnBW soll ein 

Treiber der Energie-

wende werden.
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Im Bereich der Energie- und Klimapolitik haben wir uns ambitionierte Ziele gesetzt. Wir wollen die 
Energiewende im Land unter Beibehaltung der Versorgungssicherheit voranbringen und die Nutzung 
der Atomkraft endgültig beenden. 

Rund 87 % der Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg sind energiebedingt. Die Energiepolitik 
ist somit das wichtigste Element der Klimapolitik. Die wesentlichen Treiber der vor uns liegenden 
Umstrukturierung der Energieversorgung sind:

• der beschlossene Atomausstieg
• die Anforderungen des Klimaschutzes und 
• die begrenzte Verfügbarkeit fossiler Energieträger 

Langfristig gibt es dabei zu einer Umstellung auf erneuerbare Energiequellen keine vernünftige Alter-
native. Eine große Herausforderung besteht darin, diesen Transformationsprozess in die grundlegenden 
und übergreifenden Ziele einer vorausschauenden Energie- und Klimapolitik zu integrieren. 

So müssen neben dem Klimaschutz auch die weiteren energiewirtschaftlichen Ziele wie etwa Versor-
gungssicherheit oder bezahlbare Energiepreise wie bisher im Fokus stehen. Zudem verfolgen wir das 
Ziel, mit dem integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept die regionale Wertschöpfung im Land zu 
steigern und setzen bei der Umsetzung auf eine konstruktive Zusammenarbeit aller Akteure, von den 
Unternehmen bis hin zum einzelnen Bürger.

Alle in Zahlen gefassten energiepolitischen Ziele der Landesregierung basieren auf dem Energieszenario 
Baden-Württemberg 2050, das vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) 
im Rahmen eines Gutachtens zur Vorbereitung des Klimaschutzgesetzes erstellt wurde. 

1. Sichere Versorgung
Die Sicherheit der Energieversorgung muss an erster Stelle stehen. Aus unserer Sicht basiert eine sichere 
Versorgung auf drei wesentlichen Säulen:

Ausstieg aus der Nutzung der Atomenergie
Die Technologien zur Energiegewinnung müssen sicher handhabbar sein. Sie dürfen keine unnötigen 
und unkalkulierbaren Risiken für Mensch und Natur aufweisen. Aus diesem Grund muss die Nutzung 
der Atomenergie beendet werden.

Sicherstellung einer verlässlichen Energieversorgung
Unsere Gesellschaft ist auf ein jederzeit verlässliches Energiesystem angewiesen. Dazu werden ausrei-
chende verfügbare Erzeugungskapazitäten und leistungsfähige Netz-Infrastrukturen benötigt. Hier 
besteht kurzfristig ein Bedarf zum Aufbau weiterer Kapazitäten.

Verringerung der Importabhängigkeit von Energieträgern
Für die Versorgungssicherheit ist die derzeit hohe Abhängigkeit vom Import fossiler Energieträger 
nachteilig. Mit einer langfristigen Umstellung auf heimische erneuerbare Energieträger ist unser Energie-
system weniger anfällig gegen externe Ereignisse und Lieferbeschränkungen.

Die Grundlage für den Atomausstieg bilden die beschlossenen Änderungen des Atomgesetzes, d. h. 
das Kernkraftwerk Philippsburg 2 wird spätestens Ende 2019 vom Netz genommen, das Kernkraftwerk 
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2. Kostensicherheit
Energie muss für die Verbraucherinnen und Verbraucher und die Wirtschaft in Baden-Württemberg 
bezahlbar bleiben. Dies ist sowohl mit Blick auf die Sozialverträglichkeit der Energiewende als auch 
für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft wichtig. Im Rahmen eines integrierten Energie- und Klima-
schutzkonzepts verfolgen wir daher auch das Ziel, die Risiken steigender Energiekosten zu minimie-
ren. Zwar hat das Land keinen direkten Einfluss auf die Energiepreise am Markt – doch eine langfristig 
orientierte Energie- und Klimapolitik trägt auch zu einer Stabilisierung der Energiekosten bei.

Die Verbraucherpreise für Energie sind in den letzten Jahren – auch gegenüber dem allgemeinen 
Verbraucherpreisindex – stark angestiegen. Der weit überwiegende Teil dieses Anstiegs hat aber – anders 
als in der Öffentlichkeit oft dargestellt – mit der Energiewende nichts zu tun. So ist zwar der Strom preis 
gegenüber 2005 um mehr als 30 % 
gestiegen. Heiz öl ist aber in dem-
selben Zeitraum sogar um 50 % 
teurer geworden. Die Preisent-
wicklung für Kraft stoffe, Kohle 
und Erdgas zeigt ein ähnliches 
Bild.

Auch vor dem Hintergrund der 
Preisentwicklung für die Einfuhr 
von Energieträgern in den letzten 
20 Jahren spricht viel dafür, dass 
fossile Energien in Zukunft wei-
ter teurer werden. Während die 
Nachfrage nach Energie durch 
das Wachstum in vielen Schwel-
lenländern weiter rasant wächst, 
kann das Weltmarkt-Angebot an 
knappen, fossilen Ener  gie ressour-
cen nicht mit gleicher Ge  schwin-
d igkeit ausgeweitet werden. Hinzu 
kommt, dass fossile Kraftwerke 
mit steigenden Kosten für den 
Erwerb von CO2-Emissionsrech-
ten aus dem europäischen Treib-
hausgas-Handelssystem rechnen 
müssen.

Ein effizienter Umgang mit Ener-
gie ist somit auch aus Kosten-
sicht dringend notwendig. Am 
besten kalkulierbar ist dabei die 
Energie, die gar nicht erst ge-
braucht wird. Investitionen in 
Energieeinsparung fördern auch 

Neckarwestheim II folgt spätestens Ende 2022. Mit diesem Datum wird das Kapitel der Atomenergie-
nutzung in Baden-Württemberg endgültig beendet sein.

Auch wenn das Ende der aktiven Atomenergienutzung in Baden-Württemberg absehbar ist, werden 
wir dafür sorgen, dass die Betriebssicherheit der noch laufenden Reaktoren sich an höchst möglichen 
Standards orientiert. Unsere Atomaufsicht werden wir nach strengen Maßstäben durchführen und eine 
hohe Transparenz gegenüber der Bevölkerung sicherstellen.

Mit den bereits entstandenen radioaktiven Abfällen wollen wir verantwortlich umgehen. Wir halten 
eine geologische Tiefenlagerung für notwendig und streben ein transparentes und nachvollziehbares 
bundesweites Verfahren zur Festlegung eines Endlagerstandorts an.

Vor dem Hintergrund des Atomausstiegs muss auch die Frage der Verlässlichkeit der Energieversorgung 
neu gestellt werden. Für Baden-Württemberg ergibt sich aus der Umstrukturierung der Stromversorgung 
aufgrund des hohen Anteils an Kernenergie eine besonders große Herausforderung. Noch im Jahr 
2010 stammte etwa die Hälfte der Stromerzeugung in Baden-Württemberg aus Kernenergie. 

Durch den derzeitigen Wegfall der Erzeugungskapazitäten der Kernkraftwerke und die festgelegten 
weiteren Stilllegungen ergibt sich ein kurz- und mittelfristiger Bedarf an zusätzlicher Kraftwerksleistung. 
Dazu ist auch ein begrenzter Zubau von Erzeugungskapazität auf Basis fossiler Energieträger – vor 
allem auf Basis von Erdgas – notwendig. 

Allerdings hat sich die ökonomische Basis zur Refinanzierung neuer Kraftwerke in den letzten Jahren 
deutlich verschlechtert. Ohne eine zügige Regulierung des Marktes ist zu befürchten, dass in Zukunft 
zu wenige Kraftwerke errichtet werden. 

Wir haben daher die Initiative ergriffen, für Deutschland ein Kapazitätsmodell im Strommarkt zu 
entwickeln. Ziel ist es, die erforderlichen finanziellen Anreize für die Errichtung neuer Kraftwerks-
kapazitäten zu schaffen, damit auch nach dem Atomausstieg die Versorgungssicherheit erhalten bleibt. 

Neben den Erzeugungskapazitäten ist im Rahmen der Transformation der Energieversorgung auch ein 
bedarfsgerechter Aus- und Umbau der Energienetze für die sichere Versorgung notwendig. Hier müssen 
wir auch besonderes Augenmerk auf die verlässliche Versorgung mit Erdgas für die Kraftwerke im 
Land richten.
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Bild 2: Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg (Quelle: Energiebericht 2012)

Bild 3: Entwicklung der Einfuhrpreise für Rohöl und Erdgas 1991-2011 (Daten BMWI 2012)
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Im Bereich der notwendigen Gebäudesanierung ist eine Gesamtabschätzung der notwendigen Inves-
titionen nur näherungsweise möglich. Bei einer steigenden Sanierungszahl bis 2020 und einer zugrunde 
gelegten Einsparung von 100 kWh/m²/a geht das ZSW zwischen 2012 und 2020 von einem Investitions-
bedarf von insgesamt 35 Milliarden Euro aus, wobei die Finanzierungskosten nicht eingeschlossen sind.

Vor allem mittel- und langfristig wird jedoch eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende nicht nur 
Kosten verursachen, sondern auch erheblichen Nutzen generieren. Bei einer angenommenen Einsparung 
an Primärenergieverbrauch von rd. 17 % bis 2020 würden sich für den Zeitraum bis 2020 Einsparungen 
beim Energiebezug in Höhe von insgesamt rd. 9 Mrd. Euro ergeben. Mit einem längerfristigen Bilan-
zierungsansatz (etwa bis 2050) würde sich die Bilanz durch die vermiedenen Brennstoffkosten 
deutlich verbessern.

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht sind dabei die systemanalytischen Differenzkosten ein geeigneter 
Vergleichsmaßstab. Sie ergeben sich aus einer Gegenüberstellung der Vollkosten der Energiebereit-
stellung mit verbesserter Effizienz und dem zusätzlichen Ausbau erneuerbaren Energien und den 
Vollkosten einer konventionellen Energiebereitstellung. 

Bild 4 zeigt diese Differenzkosten 
für neue Anlagen in den Berei-
chen erneuerbarer Strom, Wärme 
und Kraftstoffe, für den Netzaus-
bau Strom und für Gebäude-
sanierungen ab 2012. Trotz weite-
rer erheblicher Ausbaudynamik 
der erneuerbaren Energien fallen 
dafür nur noch zusätzliche Diffe-
renzkosten von etwas mehr als 
500 Millionen Euro im Jahr 2017 
an, danach sinken sie stetig ab. 
Der Netz ausbau führt zu Dif   - 
fe renzkosten um 300 Millionen 
Euro bis zum Jahr 2020. Ver-  
gleichs weise gering sind die Dif - 
fe renz kosten der energetischen 
Ge bäu desa nierung mit rund 200 
Millionen Euro in 2020. In der 
Sum me ergibt sich ein Maximum 
von 980 Millionen Euro im Jahr 
2019.

Betrachtet man den Ausbau der erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg allein, dafür aber 
einschließlich der Bestandsanlagen, so steigen die Differenzkosten bis 2015 auf ein Maximum von 
rund 2 Milliarden Euro/a. Danach weisen sie eine stetig fallende Tendenz auf, was insbesondere im 
Anlagenbestand auf steigende Brennstoffkosten für fossile Energieträger zurückzuführen ist. Im 
Jahr 2020 wird dann wieder das Niveau der Differenzkosten des Jahres 2010 mit rund 1,6 Mrd. 
Euro erreicht. Nach 2020 sinken die Differenzkosten bis etwa zur Mitte des Jahrzehnts auf Null.

Auf der Haben-Seite verbucht werden können zudem auch makroökonomische Effekte, wie etwa die 
Verringerung der Importabhängigkeit und die Abkopplung von den Preisrisiken fossiler Energieträger. 

die lokale Wirtschaft und ver ringern die Abhängigkeit von schwankenden Energiepreisen. Daher 
braucht der Energiemarkt neue Anreizsysteme zur Effizienzsteigerung und Energieeinsparung. 

Auch die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien trägt langfristig zur Preisstabilität und  
Erhöhung der lokalen Wertschöpfung bei – auch wenn die erneuerbaren Energien kurz- und mittel-
fristig noch zu steigenden Energierechnungen der Verbraucherinnen und Verbraucher führen können. 
Langfristig werden sie aufgrund ihrer Unabhängigkeit von sich verteuernden fossilen Rohstoffen 
bewirken, die Energiepreise stabil und kalkulierbar zu halten.

Indem wir die erneuerbaren Energien ausbauen, entkoppeln wir die Energiewirtschaft vom Trend 
steigender fossiler Brennstoffkosten und profitieren von den sinkenden Kosten der erneuerbaren 
Energien. Denn die Energiepreise der erneuerbaren Energien werden hauptsächlich durch Investitio-
nen in die Erzeugungsanlagen bestimmt. Während der Betriebsphase der Anlagen – außer bei Bio-
masse – fallen keine Brennstoffkosten mehr an. Zudem sinken die Investitionskosten für erneuerbare 
Energien von Jahr zu Jahr. Besonders deutlich ist das bei der Photovoltaik. 

Die Kosten für den Betrieb fossiler Kraftwerke werden dagegen mit den Brennstoffkosten weiter 
steigen. Und niemand kann heute vorhersagen, wie stark die Preise der fossilen Energieträger auf dem 
Weltmarkt ansteigen werden.

Eine Gegenüberstellung von möglichen Kosten- und Nutzeffekten der Energiewende in Baden-Würt-
temberg und insbesondere der beabsichtigten Maßnahmen des IEKK hat das ZSW durchgeführt2. 
Dieses Gutachten belegt, dass die Umsetzung der Energiewende nicht zum Nulltarif zu haben sein 
wird. Insbesondere in der Anlaufphase und mittelfristig wird es großer Anstrengungen auch finanzieller 
Art bedürfen, um die Energiewende erfolgreich umsetzen zu können. 

Die Investitionen in neue Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien werden für die 
Jahre von 2012 bis 2020 mit rund 11,5 Milliarden Euro inflationsbereinigt beziffert. Im Bereich der 
Wärmebereitstellung aus erneuerbaren Energien kommen nach dem Ansatz des ZSW zwischen 
2012 und 2020 auf noch einmal rd. 6,8 Milliarden Euro inflationsbereinigt hinzu. 

Zusätzliche Investitionen werden auch in den Ausbau der Netzinfrastruktur sowohl im Bereich der 
Übertragungs- als auch der Verteilnetze stattfinden, die dann über die Netznutzungsentgelte in den 
Strompreis eingehen. Nicht berücksichtigt sind dabei Investitionskosten, die für einen Ausbau des 
Gasversorgungsnetzes notwendig sein könnten. Diese können noch nicht quantifiziert werden. 
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2 ZSW-Kurzgutachten: Erste Abschätzung ausgewählter ökonomischer Wirkungen der Umsetzung des Energieszenarios Baden-Württemberg 2050; Juli 2012 

Bild 4: Systemanalytische Differenzkosten der energetischen Gebäudesanierung und des Ausbaus erneuerbarer Energien 
für Investitionen ab 2012 (Quelle: ZSW 2012)
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dass solche Hochwasser erhebliche Schäden anrichten können. In Baden-Württemberg sind hier vor 
allem der Schwarzwald, die Schwäbische Alb und der Kraichgau betroffen.

Um die negativen Auswirkungen des Klimawandels so weit als mög lich zu begrenzen, müssen wir nun 
konsequente Schritte zur Emissionsminderung einleiten. Bezogen auf das Basisjahr 1990 streben wir 
in Baden-Württemberg eine Reduktion der Treibhausgas-Emis sionen um 25 % bis 2020 und um rund 90 % 
bis zum Jahr 2050 an.

Rund 87 % der Treibhausgasemis-
sionen in Baden- Württemberg 
sind energiebedingt. Die Energie-
 politik ist somit das wesentliche 
Element der Klimapolitik. Als 
wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz sollen deshalb die ener-
giebedingten Treib hausgas-Emis-
sionen deutlich reduziert werden. 

Langfristig geht es darum, die 
Energieerzeugung weitgehend zu 
dekarbonisieren. Aber auch in 
den nicht energetischen Sektoren 
wie etwa der Landnutzung oder 
der Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
müssen wir Maßnahmen zur Emis-
sionsminderung treffen. 

Aus dem landesweiten Treibhaus-
gasminderungsziel nach dem Kli-
maschutzgesetz werden im IEKK 
Minderungsziele3 für die Treib-
hausgasemissionen verschiedener 
Emittentengruppen (Sektorziele) 

Dazu kommt die durch die Investitionen ausgelöste Beschäftigungswirkung, die bis zu etwa 74.000 
Personenjahren in 2020 betragen könnte. Allerdings können höhere Kosten für den Strombezug und 
bei der Wärmebereitstellung je nach der Kostensituation in den Unternehmen auch zu Arbeitsplatz-
verlusten führen. Auch bei den Anbietern „klassischer“ Brennstoffe können Arbeitsplätze verloren 
gehen, sodass die Nettobeschäftigungswirkung geringer ausfällt, jedoch im positiven Bereich bleibt. 

Durch die Vermeidung von Luftschadstoffen werden auch externe Kosten vermieden. Der monetäre 
Nutzen der Vermeidung solcher externer Kosten durch das Klimaschutzgesetz und die Maßnahmen des 
Landes bis zum Jahr 2020 kann über einen Schadenskostenansatz abgeschätzt werden. Wird der vermie-
dene Ausstoß jeder Tonne CO2 monetär mit 70 Euro bewertet, so lässt sich auf dieser Basis im Zeitraum 
von 2012 bis 2020 insgesamt eine Summe von rund. 5 Milliarden Euro vermiedener Schadenskosten 
ermitteln, wovon rund 3,6 Milliarden Euro den Maßnahmen des Landes zugeordnet werden können. 

In einer abschließenden Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen stehen den Aufwendungen von 
rund 15  Milliarden Euro kumuliert bis zum Jahr 2020 ein Nutzen in Höhe von 13,5  Milliarden Euro 
gegenüber, ergänzt durch die Beschäftigungswirkung von rd. 40.000 zusätzlichen Stellen. 

3. Klimaschutz
Die Prognosen zu den Auswirkungen des Klimawandels belegen dringenden Handlungsbedarf. Der 
verbleibende Zeitraum für ein erfolgreiches Gegensteuern ist dabei sehr begrenzt. Eine weitere Ver-
zögerung der Umsetzung effektiver Minderungsmaßnahmen würde zu insgesamt deutlich höheren 
Kosten führen. 

Baden-Württemberg ist vom Klimawandel in besonderer Weise betroffen. Der Temperaturanstieg 
innerhalb der letzten 100 Jahre liegt im Land deutlich über dem globalen Durchschnitt. Dieser Trend 
wird sich aller Voraussicht nach zukünftig fortsetzen oder sogar noch verstärken.

So wird die Zahl der heißen Tage, an denen das Thermometer auf über 30 Grad steigt, bis zum Ende 
des Jahrhunderts vermutlich am Oberrhein auf bis zu 20 Tage pro Jahr ansteigen, und es ist deutlich 
häufiger mit tropischen Nächten zur rechnen, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt. 
Gleichzeitig sinkt die Anzahl der Frosttage. 

Veränderungen werden auch bei der Verteilung der Niederschläge über die Jahreszeiten erwartet. 
Während die Jahresniederschlagsmenge voraussichtlich leicht ansteigen wird, ist vor allem in  
den Sommermonaten mit einem Rück gang der Niederschlagsmengen zu rechnen. Bis zum Ende des 
Jahrhunderts könnte in Baden-Württemberg im Sommer bis zu einem Drittel weniger  
Regen fallen. Im Winter und im Frühjahr werden die Niederschläge dagegen zunehmen. Für die Win-
termonate wird ein Anstieg um bis zu 20 % bis zum Ende des Jahrhunderts prognostiziert.

Zudem müssen wir davon auszugehen, dass der Niederschlag in Zukunft noch häufiger als Stark-
nieder schlag fallen wird. Dieser birgt gerade für Baden-Württemberg ein hohes Schadenspotential. 
Das Forschungsprogramm „Herausforderung Klima  wandel Baden-Württemberg“ belegt, dass für 
Re gionen mit stark ausge prägtem Relief durch Starkniederschläge ein besonders hohes Gefähr -
dungspotenzial entsteht. 

Insbesondere die Täler kleinerer Flüsse in Mittelgebirgsräumen sind sensibel bei schnell auftretendem 
Hochwasser („flash floods“) nach Starkniederschlägen. Zudem sind die Täler oft dicht besiedelt, so 

Baden-Württemberg 
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28 % Verkehr

24 % Haushalte/GHD 23 % Kraftwerke

1 % Sonstiges

1 % Abfallwirtschaft

4 % Prozesse/Produkte

6 % Landwirtschaft

13 % Industrie/Feuerung

Bild 5: Aufteilung der Treibhausgas-Emissionen für das Jahr 2010 auf die einzelnen Sektoren (Daten: Statistisches Landesamt 
Baden- Württemberg, Juli 2012)

3  Die Sektorziele basieren methodisch auf der vom Statistischen Landesamt angewendeten Quellenbilanz für Baden-Württemberg. Grundlage: Gutachten zur Vorbereitung eines 

Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg, aktualisierte Fassung Dezember 2012. Internet: https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz/klimaschutzgesetz-ba-

den-wuerttemberg/gesetzgebungsarbeiten



B BUNSERE ZIELE: DIE ENERGIE- UND KLIMAPOLITISCHEN ZIELE DER LANDESREGIERUNG UNSERE ZIELE: DIE ENERGIE- UND KLIMAPOLITISCHEN ZIELE DER LANDESREGIERUNG

22 23INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT BADEN-WÜRTTEMBERG (IEKK) INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT BADEN-WÜRTTEMBERG (IEKK)

4. Regionale Wertschöpfung
Heute werden jedes Jahr fossile Energien im Wert von mehreren Milliarden Euro nach Baden-Würt-
temberg importiert. Mit dem Transfer dieser Summe in die Erdöl, Gas und Kohle exportierenden 
Regionen geht dieses Geld dem lokalen Wirtschaftskreislauf verloren. Unser Ziel ist es, diese Abhängig-
keit von den steigenden Weltmarktpreisen zu reduzieren und den Anteil der lokalen Wertschöpfung 
im Energiemarkt zu erhöhen.

Die Umstrukturierung der Energieversorgung und insbesondere die Dezentralisierung der Strompro-
duktion beeinflusst neben den makroökonomischen Effekten auch die Wertschöpfung sowohl auf 
regionaler, als auch auf kommunaler Ebene und im einzelbetrieblichen Bereich. 

Davon profitiert Baden-Württemberg heute schon. Allein im Bereich der erneuerbaren Energien sind 
derzeit mehr als 40.000 Personen im Land beschäftigt. Im Jahr 2010 wurden etwa 3,4 Milliarden Euro 
in neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien in Baden-Württemberg investiert.

Ein Gutachten, das vom Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung IÖW im Auftrag des Umwelt-
ministeriums erstellt worden ist6, identifiziert erhebliche Potentiale für die Wertschöpfung auf  
kommunaler Ebene beim Engagement in erneuerbare Energieträger. 

Kommunale Wertschöpfung wird dabei als Summe aus den erzielten Gewinnen der an den Wert-
schöpfungsschritten beteiligten Unternehmen, den Nettoeinkommen der Beschäftigten und den 
durch die einzelnen Wertschöpfungsschritte generierten Steuereinnahmen der Kommune definiert. 
Zusätzlich werden die für das Land anfallenden Steuern sowie die Beschäftigungseffekte in Form  
von Vollzeitarbeitsplätzen ermittelt. Auch der Aspekt der Gewinnerwirtschaftung durch regionale  
Investoren wie z.B. Bürgerenergiegenossenschaften ist hier zu berücksichtigen. Die wirtschaftliche Betei-
ligung von Kommunen, Bürgerinnen und Bürgern an konkreten Projekten des Ausbaus der erneuerba-
ren Energien wie z.B. Wind kraftanlagen, hat positive Auswirkungen auf die regionale Wertschöpfung.

Eine Umsetzung der Maßnahmen 
des IEKK wird auch erhebliche 
regionale Beschäftigungseffekte 
nach sich ziehen. Der überwie-
gende Anteil davon resultiert aus 
den Investitionen in die Gebäude-
sanierung und betrifft das örtliche 
Fachhandwerk. Das ZSW kommt 
in seiner Kurzstudie zu den öko-
nomischen Effekten des Ener-
gieszenarios auf einen Brutto- 
Beschäftigungseffekt von mehr 
als 74.000 Personenjahren in 2020. 

abgeleitet, wie beispielsweise Stromerzeugung, Verkehr, GHD (Gewerbe, Handel, Dienstleistun gen), 
Industrie, Abfall- und Kreislaufwirtschaft und Private Haushalte:

In die Sektorziele der Treibhausgasminderung sind die Beiträge mit eingerechnet, die auf Basis des 
europäischen Emissionshandels entstehen werden. Über die Versteigerung von CO2-Emissionsberech-
tigungen leisten die Energiewirtschaft und Industrie einen finanziellen Beitrag zur Ver wirklichung der 
europäischen Klima schutzziele und internationaler Klimaschutz- und Anpas sungs maßnahmen. Die 
Landes regierung tritt dafür ein, die Wirksamkeit des Handels mit Emis sionszertifikaten im Hinblick 
auf den Klimaschutz weiter zu verbessern. In diesem Zusammenhang stehen wir auch einer Einführung 
neuer Instrumente, wie etwa einer CO2-Steuer, die alle Energieträger umfasst, grundsätzlich offen gegenüber.

Regionale Wert-

schöpfung statt  

Energie importe.
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Bild 6: Brutto-Beschäftigungseffekte durch die Umsetzung des Energieszenarios 2050 bis zum Jahr 2020 (Quelle: ZSW 2012)

6 IÖW-Studie „Wertschöpfungseffekte durch Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg“

4  Erläuterung: Der in dieser Spalte angegebene Wert ist der Anteil der THG-Emissionen des Jahres 2010, der bis 2020 noch vermieden werden muss, um das „Sektorziel 2020 

ggü. 1990“ zu erreichen. Aktuelle Bezugswerte 2010 nach Energiebericht 2012 (Tab. 44, S. 64). Für absolute Werte siehe Tabelle 15 im Anhang. 
5  Der gesamte Stromsektor ist aufgrund des Wegfalls der Kernenergie neu zu strukturieren, was mit zusätzlichen Emissionsquellen in der Stromerzeugung einher geht. Damit fällt 

das Gesamtminderungsziel mit -6 % niedriger aus, als der in den emissionshandelspflicht. Segmenten zu erbringende Beitrag.

Tabelle 1: Sektorziele der Treibhausgasminderung des IEKK 

SEKTOR SEKTORZIEL 2020 
GGÜ. 1990

AKTUELLER 
MINDERUNGS BEITRAG 

2020 GGÜ. 20104

Stromerzeugung -15 % bis -18 % -6 %

davon im Emissionshandel5 -7 %

Private Haushalte -20 % bis -28 % -24 %

Industrie (energiebedingt) -55 % bis -60 % -31 %

davon im Emissionshandel -18 %

Industrie (prozessbedingt) -23 % -8 %

Gewerbe, Handel, Dienstleistung -35 % bis -40 % -29 %

davon Öffentliche Hand -35 % bis -40 % -29 %

Land- und Forstwirtschaft, Landnutzung -35 % -22 %

Verkehr -20 % bis -25 % -26 %

Abfall- und Kreislaufwirtschaft -90 % -52 % (ggü. 2009)
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5. Bürgerengagement
Bürgerengagement soll nicht nur mit Worten stattfinden. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger 
beteiligen sich mit konkreten Projekten an der Energiewende. 

Inzwischen gibt es einige Windenergieanlagen und zahlreiche Photovoltaik-Anlagen, die über eine 
maßgebliche Bürgerbeteiligung realisiert wurden. Initiatoren sind dabei oft die lokalen Stadtwerke 
und zunehmend Energiegenossenschaften. Die Genossenschaften erleben insbesondere durch die 
Energiewende eine Renaissance, mitunter gründen sich ganze Stadtwerke auf dieser Basis neu, wie z. B. 
die Elektrizitätswerke Schönau. 

Bei den bundesweiten Erzeug ungs anlagen im Bereich der erneu er baren Energien halten derzeit  
Pri vat personen und Landwirte etwa 46 % der in Deutschland installierten Leistung (s.a. Bild 7). Dies 
ist daher eine bürgernahe und „demokratische“ Erzeugungsstruktur. Es besteht im Land ein großes 
Potenzial und auch ein großes Interesse, die Energieversorgung vor Ort selbst zu decken.

Wir wollen die Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger an solchen 
Investitionsprojekten fördern. Ge-
eignete landeseigene bzw. mit Lan-
desmitteln geförderte Dach flächen 
wollen wir im Rahmen des Haus-
haltsrechts vorrangig für Bürger-
solaranlagen zur Verfügung stellen. 
Bei der Verpachtung landes eigener 
Flächen zur Wind ener gie nutzung 
wollen wir entsprechend verfah-
ren. Bürger- Windenergie an lagen 
und Projekten, die die regionale 
und kom munale Wertschöpfung 
maßgeblich unterstützen, wollen 
wir im Rahmen des Haushalts-
rechts eine Präferenz einräumen.

Um Bürgerinnen und Bürger bei 
der Planung und Umsetzung von 
Bür  gerenergieanlagen zu beraten 
und zu unterstützen, haben wir 
einen entsprechenden Leitfaden 
erarbeitet. 

35 % Privatpersonen

Quelle: trend research; Stand: 04/2013 

Verteilung der Eigentümer an der bundesweit installierten Leistung zur 
Stromerzeugung aus Erneuerbare-Energien-Anlagen 2012 (72.900 MW).

www.unendlich-viel-energie.de

11 % Landwirte

1% Sonstige

14 % Gewerbe

13 % Fonds/Banken

7 % Andere Energieversorger

5 % Große vier Energieversorger

14 % Projektierer

Erneuerbare Energien in Bürgerhand

Bild 7: Eigentümerstruktur der Stromerzeugung (Anteil der installierten Leistung) aus erneuerbaren Energien

Neben den finanziellen Beteiligungsmöglichkeiten geht es uns auch um eine angemessene Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger an den wesentlichen politischen Entscheidungsprozessen. Bürgerinnen 
und Bürger mit ihren Werthaltungen und Präferenzen sollen am politischen Prozess der Entschei-
dungsbildung teilhaben. Wir brauchen das Engagement der Bür gerinnen und Bürger zudem, um eine 
gesellschaftliche Debatte um Konsum und Wachstum zu führen. 

Unser Wirtschaftssystem ist auf Wachstum ausgerichtet – die natürlichen Lebensgrundlagen sind  
jedoch endlich. Nicht alles, was zum Wachstum des Bruttosozialprodukts beiträgt, führt auch zu  
einem Zuwachs an gesellschaftlichen Wohlstand oder gar Glück. 

Wir wollen uns daher der kritischen Debatte stellen, ob unsere bisherigen Wachstumsmodelle dauer-
haft tragfähig und sinnvoll sind. Diese Themen werden von vielen engagierten Bürgerinnen und 
Bürgern schon seit längerem z. B. im Rahmen der lokalen Agenda 21 oder regionalen Nachhaltigkeits-
prozessen, diskutiert. Diese Diskussionen wollen wir stärken und mit neuen Impulsen versehen.

Viele Bürgerinnen und 

Bürger beteiligen sich 

auch finanziell an 

Investitionen der 

Energiewende.

Bürgerinnen und 

Bürger sollen am 

politischen Prozess 

beteiligt werden.
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C 
Die Instrumente: 
Wie wir die Ziele 
erreichen wollen

1. Einsparung und Effizienz 
Eine zukunftsfähige Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien ist nur möglich, wenn gleichzeitig 
Energie effizienter verwendet wird. Deshalb sollen die in allen Sektoren vorhandenen Energieeffizienz- 
und Energieeinsparpotenziale erschlossen und damit der Energieverbrauch in Baden-Württemberg 
merklich gesenkt werden.

Das grundsätzlich verfügbare Potenzial der Steigerung der Energieeffizienz verdeutlicht das Energie- 
Flussbild für Baden-Württemberg. Bei einem Primärenergieeinsatz von 1.546 PJ im Jahr 2009 sind durch 
die Umwandlungsverluste lediglich 1.038 PJ (67 %) für den Endenergieverbrauch verblieben. Auf der 
Ebene der Nutzenergie, die dem Verbraucher in Form von Wärme, Kraft etc. tatsächlich zur Verfügung 
stand, reduzierte sich dies weiter auf 542 PJ (35 %). Von der eingesetzten Primärenergie wurde also 
nur etwa ein Drittel tatsächlich ausgenutzt.

Bild 8: Energie-Flussbild Baden-Württemberg 2009 (Quelle: Energiebericht 2012)

Von der eingesetzten 

Primärenergie wird 

nur ein Teil tatsächlich 

genutzt.

*) Zur Ermittlung der 
Nutzenergie wurde ange-
nommen, dass die Verteilung 
des Endenergieverbrauchs  
auf die Anwendungsbereiche 
(wie zum Beispiel Raumwär-
me, Beleuchtung) sowie die 
jeweiligen Nutzungsgrade 
denen für Deutschland 
entsprechen. Vgl. hierzu 
Tzscheutschler, Peter usw.: 
Energieverbrauch in 
Deutschland. 
 
In: BWK – Das Energie-Fach-
magazin, 6/2009, S. 13.
 
Datenquelle: Energiebilanz 
2009; Umweltökonomische 
Gesamtrechnung der Länder, 
Berechnungsstand Frühjahr 
2012

Quelle: Statistisches 
Landesamt Baden-Württem-
berg (eigene Berechnungen)

DIE INSTRUMENTE: WIE WIR DIE ZIELE ERREICHEN WOLLENC

EINSPARUNG
UND EFFIZIENZ

ERNEUERBARE 
ENERGIEN

MODERNISIERUNG 
INFRASTRUKTUR

FORSCHUNG UND 
ENTWICKLUNG

BETEILIGUNG 
UND DIALOG

Energieflussbild 2009 für Baden-Württemberg*) in Petajoule
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Die größten Zuwächse sind für Baden-Württemberg in den nächsten Jahren im Bereich der Wind-
energienutzung und der Photovoltaik notwendig. Bisher tragen diese Technologien im Land noch 
relativ wenig zur Stromerzeugung bei. Im Jahr 2020 sollen Sonne 12 % und Wind 10 % des Stroms 
liefern, Wasserkraft und Bioenergie jeweils 8 %. Langfristig werden Wind und Sonne die Hauptträger 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sein. In 2050 sollen EE mit 86 % Anteil den dominie-
renden Beitrag an der Stromerzeugung leisten.

Auch im Bereich der Wärmeversorgung ist ein Umsteuern auf erneuerbare Energieträger nötig. Im 
Gegensatz zum Stromsektor sind hier die Anteile der erneuerbaren Energien und auch deren jährliche 
Wachstumsraten noch eher gering. Da die dominierende Nutzung der Biomasse an ihre Grenzen stößt, 
müssen insbesondere Solarkollektoren sowie Umweltwärme und Geothermie deutlich wachsen. 

Im Verkehrsbereich basiert die Strategie zur Umsteuerung auf erneuerbare Energieträger bislang 
hauptsächlich auf der Beimischung von Kraftstoffen, die aus Biomasse erzeugt werden. Die Beurteilung 
der damit verbundenen Klimaschutzeffekte und die weitere Ausbaustrategie bei Biokraftstoffen werden 
derzeit auf verschiedenen Ebenen kontrovers diskutiert.

3. Modernisierung der Infrastruktur
Die heute bestehende Infrastruktur der Energieversorgung muss auf die Anforderungen einer nach-
haltigen Energieversorgung ausgerichtet werden.

Die Erzeugungsanlagen müssen den Brennstoff effizienter ausnutzen und auch mit emissionsärmeren 
Brennstoffen als bisher betrieben werden. Zudem fordert der aufwachsende Anteil erneuerbarer 
Energien eine neue Infrastruktur. Kraftwerke müssen sich flexibel auf rasch ändernde Lastzustände 
einstellen können. 

Die rasante Zunahme der witterungsabhängigen Stromlieferung aus Wind- und Solarenergie erfordert 
mittel- bis langfristig auch einen deutlichen Zuwachs an Energiespeicherkapazitäten. Hierfür steht 
eine Reihe von Technologien zur Verfügung, die den überschüssigen Strom in andere nutzbare Energie-
formen umwandeln.

Auch die Energienetze müssen modernisiert werden. Die überregionalen Transporttrassen für Strom 
und Gas müssen erweitert werden, sonst kann es zu Engpässen kommen. Ebenso wichtig für die Inte-
gration der erneuerbaren Energien ist der Aus- und Umbau der regionalen Verteilnetze. Die regenerati ven 
Energieerzeugungsanlagen werden in der Regel dezentral auf dieser Ebene angeschlossen.

Zugleich müssen die Netze über den rein quantitativen Ausbau hinaus „intelligenter“ werden, um eine Syn-
chronisation von Energieverbrauch und Energie-Angebot möglich zu machen. Dazu gehört die daten-
technische Verknüpfung vieler Erzeugungsanlagen und deren gemeinsame Steuerung bei Bedarf an Regel-
energie. Die Infrastruktur für solche „virtuellen Kraftwerke“ soll geschaffen werden – möglichst als eine 
offene Plattform mit vielen Marktteilnehmern. Das betrifft auch negative Regelenergie – etwa die kurz-
fristige Abschaltung stromintensiver Prozesse oder die Regelung von Kühlenergie nach dem Stromangebot.

Auch bei den Nah- und Fernwärmenetzen besteht Handlungsbedarf. Wärmenetze sollten dort neu 
errichtet werden, wo ein Angebot an klimafreundlicher Wärme und ein entsprechender Wärmebedarf 
vorhanden ist. Bestehende Wärmenetze sollen energetisch optimiert werden. Die Einspeisung erneuer-

Das größte Potenzial zur Einsparung von Energie liegt im Gebäudebestand. Dieses Potenzial wird 
bisher bei weitem nicht ausgeschöpft. Um die Energieeffizienz von Gebäuden wesentlich zu verbessern, 
muss vor allem der Altbaubestand energetisch saniert werden. Dies sollte aus Kostengründen gleich-
zeitig mit ohnehin stattfindenden Erhaltungs-, Erneuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen der 
Gebäudehülle und -technik vorgenommen werden.
 
Wichtig ist dabei, dass die Sanierung der Bauteile nicht halbherzig vorgenommen wird, sondern sich 
möglichst am optimalen Wärmeschutz-Standard orientiert. Gebäudeindividuelle Planungen sollen die 
dafür notwendigen Schritte unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit aufzeigen. Auch muss sich 
die Sanierungsrate der Gebäude – also der Anteil des Gebäudebestands, der in einem Jahr umfassend 
saniert wird – mindestens verdoppeln, um die Einsparziele erreichen zu können. 

Im Bereich der Stromversorgung können etwa durch den Einsatz energieeffizienter Haushaltsgeräte 
sowie stromsparender Gebäude- und Beleuchtungstechnik erhebliche Mengen Elektroenergie einge-
spart werden.

Auch der Verkehrssektor bietet große Potenziale durch Vermeidung und Verlagerung von Verkehrs-
leistungen auf effizientere Verkehrsmittel und den Einsatz klimaschonender Antriebe. 

Die Verwendung effizienterer Technologien und die Einsparung von Energie und Rohstoffen sind 
darüber hinaus nicht nur im Energiesektor, sondern auch in der Land- und Forstwirtschaft, der Abfall- 
und Abwasserwirtschaft und der industriellen Produktion eine zwingende Voraussetzung, um die 
Ziele des IEKK erreichen zu können.

2. Erneuerbare Energien
Erneuerbare Energien und erneuerbare Rohstoffe sind das Rückgrat der künftigen Versorgung. Der 
forcierte Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) ist daher für uns ein entscheidender Baustein der 
Energiepolitik. Eine auf erneuerbare Energieträger basierende Energieerzeugung reduziert Treib-
hausgase und vermindert zugleich die Abhängigkeit von Energieimporten.

Die Anteile der erneuerbaren Energien an der Energieversorgung in Baden-Württemberg steigen von 
Jahr zu Jahr. Die Dynamik des Zuwachses – insbesondere im Stromsektor – ist beachtlich. Im Jahr 
2011 stammten bereits nahezu 19 % der Bruttostromerzeugung im Land aus erneuerbaren Energie-
quellen. Für das Jahr 2020 haben wir uns ein ambitioniertes Ziel von 38 % gesetzt.

Das größte Potenzial 

zur Einsparung liegt 

im Gebäudebestand.

Bei der Strom-

versorgung setzen 

wir langfristig auf 

Wind und Sonne.

Mehr Energiespeicher 

sind erforderlich.

Potenziale von  

Wärmenetzen werden 

oft unterschätzt.
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5. Beteiligung und Dialog
Das Land Baden-Württemberg lebt vom Gemeinsinn. Dies gilt auch für die zukünftige Energie- und 
Klimapolitik.

Die notwendigen strukturellen Umwälzungen in der Energielandschaft können nicht von oben herab 
verordnet werden. Wir setzen auf die Bereitschaft in der Gesellschaft, die Energiewende gemeinsam 
zu gestalten. Hierzu wollen wir den Dialog mit allen interessierten Kreisen suchen und Modelle für 
Bürgerbeteiligungen aktiv unterstützen. Die Einmischung der Bürgerinnen und Bürger ist für uns 
eine Bereicherung.

Es geht dabei nicht in erster Linie darum, „Akzeptanz“ für das zu schaffen, was wir vorhaben. Vielmehr 
geht es darum, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen für die vor uns liegenden Aufgaben und 
Zielsetzungen. Und schließlich möchten wir auch über lokale und regionale Aktivitäten diese Aufgaben 
kooperativ lösen. Dazu möchten wir in einen ernst gemeinten Dialog eintreten.

Um die Energiewende gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern anzugehen und im Dialog zu ge-
stalten, führt das Land unter dem Titel „Energiewende – machen wir“ eine breit angelegte Informations- 
und Dialog initiative durch. Ziel ist es, die Elemente der Energiewende und ihre Zusammenhänge objek-
tiv darzustellen und zum Mitmachen zu motivieren. Elemente der Kampagne sind u. a. Veranstaltungen 
vor Ort mit den verschiedenen Zielgruppen der Energiewende (Bürgerinnen und Bürger, Industrie und 
Wirtschaft, Naturschutzverbände, Energieversorger, usw.) und die Webseite www.50-80-90.de.

In allen vier Regierungspräsidien wurden zudem mit Mitteln des Landes regionale „Kompetenzzentren 
Energie“ eingerichtet, die potenzielle Investoren und Vorhabensträger, Regionalverbände und Planungs-
behörden, aber auch Bürgerinnen und Bürger sowie Bürgerinitiativen unbürokratisch beraten. Die 
Landesregierung wird diese Kompetenzzentren intensiv fachlich begleiten und unterstützen.

Nicht immer ist es möglich, alle bestehenden Vorbehalte auszuräumen und eine von allen Betroffenen 
akzeptierte Lösung zu finden. Wir haben jedoch das Ziel, die notwendigen Investitionsmaßnahmen 
und Umstrukturierungen mit großer Transparenz und Offenheit anzugehen.

barer Energieträger wie Solarthermie, Erdwärme, industrielle Abwärme oder Abwasserwärme kann 
besonders effizient erfolgen, wenn sowohl das Wärmenetz als auch die zu versorgende Abnahmestruktur 
auf ein niedriges Temperaturniveau abgestimmt sind.

Im Verkehrsbereich, der Landnutzung sowie der Abfall- und Kreislaufwirtschaft stehen ebenfalls deutliche 
Veränderungen der Infrastruktur an, um den Anforderungen des Klimaschutzes Rechnung zu tragen.

4. Forschung und Entwicklung
Wesentliche Aspekte der Energiewende sind die Einführung und Umsetzung erneuerbarer Energien 
sowie die Steigerung der Energieeffizienz. Um die Ziele der Energiewende zu erreichen, ist die Erfor-
schung und die Entwicklung von Schlüsseltechnologien im Bereich Energie ausschlaggebend. Relevante 
Beiträge zur Erreichung dieser Ziele leisten die Hochschulen und außeruniversitären Forschungsein-
richtungen des Landes.

Im Energiebereich verfügt Baden-Württemberg heute bereits über eine vielfältige, international wett-
bewerbsfähige und bedeutsame Forschungslandschaft. Dies betrifft sowohl Hochschulen als auch außer-
universitäre Forschungseinrichtungen. 

Baden-Württemberg verfügt insbesondere mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), dem 
Helmholtz-Institut für Elektrochemische Energiespeicherung in Ulm, den Universitäten Stuttgart und 
Ulm, dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und dem 
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg für Forschung zur Solarenergie über 
leistungsfähige Forschungseinrichtungen, die das gesamte Spektrum der Energieforschung breit abdecken.

Wir wollen die Forschungsaktivitäten im Bereich der neuen Energietechnologien weiter ausbauen 
und stellen dafür trotz der schwierigen Haushaltssituation erhebliche Mittel zur Verfügung. Themen-
schwerpunkte sind dabei die Erforschung und Markteinführung neuer Energiespeicher- und Netz-
werktechnologien und Weiterentwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energien, zum Beispiel 
Solar- und Bioenergienutzung. Weiterhin engagiert sich Baden-Württemberg beim Aufbau einer In-
frastruktur zur Anwendung der Wasserstoff-und Brennstoffzellentechnik sowie der Elektromobilität.  
Dabei spielt im Interesse der nachhaltigen Ressourcenschonung und der Steigerung der Energieeffizienz 
auch der Leichtbau eine wichtige Rolle. Die Stärkung des  Technologietransfers zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft ist integraler Teil dieser Forschungsförderung. Baden-Württemberg setzt dabei auf  
regionale und landesweite Clusterbildung, Verbundvorhaben sowie auf  „Industry on Campus“-Vorhaben, 
bei denen es um strategische Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zur gemeinsamen 
Durchführung von Forschungsprojekten auf dem Campus einer Hochschule oder Forschungseinrich-
tung geht.

In der Forschung liegt die Chance, den Umbau der Energieversorgung von fossilen Energieträgern und 
der Atomenergie hin zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Sie verschafft zudem der mittelständi-
schen Wirtschaft in Baden-Württemberg die nötige Basis, um in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
auf dem Gebiet der neuen Energiewirtschaft eine international führende Rolle spielen zu können.

Auch außerhalb des klassischen Energiesektors bieten sich im Rahmen einer zukunftsorientierten 
Stoffstromwirtschaft erhebliche Potenziale im Bereich Forschung und Entwicklung. Dies betrifft etwa 
die Entwicklung von Verfahren für eine klimaverträgliche Zementproduktion.

Baden-Württemberg 

ist bei der Forschung 

gut aufgestellt.

Wir wollen einen 

ernst gemeinten Dialog 

mit allen interessierten 

Kreisen.
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D 
Die Handlungsbereiche:
In welchen Bereichen wir 
aktiv werden wollen

1. Strom
1.1. Ausgangslage

Der Strom-Endenergieverbrauch in Baden-Württemberg ist zwischen 1990 und 2010 um etwa 30 % auf 
nunmehr 262 PJ (72,8 TWh) angestiegen. Der Stromverbrauch verteilt sich im Wesentlichen auf die 
drei Sektoren Haushalte (28 %), Industrie (39 %) und GHD (Gewerbe, Handel und Dienstleistungssek-
tor; 31 %). Lediglich 2 % entfallen auf den Verkehrssektor.

In allen drei Sektoren hat der 
Strom verbrauch in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen. Die 
Steigerung fällt bei der Industrie 
mit etwa 21 % noch am gerings-
ten aus. Dies ist in Anbetracht der 
Pro duktionssteigerungen im glei-
chen Zeitraum auf eine Steige-
rung der Energieproduktivität 
zurückzuführen.

Der Stromverbrauch im Haus-
haltssektor ist in diesem Zeitraum 
um 35 % gestiegen, im Gewerbe 
und Dienstleistungsbereich um 
mehr als 50 %.

Der in Baden-Württemberg ver-
brauchte Strom wird rechnerisch 
zu etwa 81 % durch Stromerzeu-
gungsanlagen im Land produ-
ziert. Die Bruttostromerzeugung 
in Baden-Württemberg betrug 
im Jahr 2010 rund 237 PJ, dies 
entspricht 66 Terawattstunden 
(TWh). 

Hierbei dominierte noch der Ein-
satz der Kern energie mit 48 %. 
Es folgten Steinkohle mit 24,8 % 
und die erneuerbaren Energie-
träger mit 17,2 %. Etwa 19 % wird 
durch Importe aus anderen Bun-
desländern oder dem angrenzen-
den Ausland abgedeckt.
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Bild 9: Endenergieverbrauch Strom nach Sektoren (ZSW/Nitsch 2012)

Bild 10: Brutto-Stromerzeugung in Baden-Württemberg 2010 (Quelle: Energiebericht BW 2012)

In den letzten 20 Jahren 

ist der Stromverbrauch 

um 30% angestiegen.
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Der Anteil an Kernenergie an der Stromerzeugung im Land wird von 48 % im Jahr 2010 auf 18 % im Jahr 
2020 zurück gehen und ab dem Jahr 2023 mit dem Abschalten des Reaktors Neckarwestheim II gar 
keinen Beitrag mehr leisten.

Dagegen soll der Anteil erneuerba-
rer Energien am Stromverbrauch 
von 14 % im Jahr 2010 auf 36 % im 
Jahr 2020 und auf 89 % in 2050 
steigen. Dabei ist berücksichtigt, 
dass der nach Baden-Württem berg 
importierte Strom ebenfalls in zu-
nehmendem Umfang aus erneuer-
baren Quellen stammen wird.

Da die Potenziale der Wasser-
kraft und der Bio energie natür-
licherweise begrenzt sind und 
die Stromerzeugung aus Geo-
thermie absehbar keine großen 
Beiträge erbringen wird, basiert 
der Zuwachs vor allem auf dem Zubau von Windkraft und Photovoltaik-Anlagen. 

Gerade im Bereich der Windenergie hat Baden-Württemberg gegenüber anderen Bundesländern 
Nachholbedarf. Diesen von der Vorgängerregierung politisch gewollten Rückstand werden wir mit 
der Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für den Ausbau der Windkraft im Land beseitigen.

Eine wesentliche Aufgabe des notwendigen Wandels in der Stromversorgung besteht aber auch darin, 
die Energienachfrage mit der witterungsabhängig schwankenden Stromerzeugung aus Windkraft 
und Solarstrahlung durch flexible Erzeugung, Speicher und steuerbare Lasten zu synchronisieren. Die 
Versorgungssicherheit muss dabei zu jeder Zeit gewährleistet sein. 

Hierzu benötigen wir effiziente und flexible Kraftwerke, die die erneuerbaren Energien ergänzen und 
möglichst schnell auf Schwankungen beim Wind- oder Solarstrom reagieren können. Für die Investition 
in solche Anlagen bietet der Markt bisher nur unzureichende ökonomische Anreize. Die Landesregie-
rung wird keine Entwicklung zulassen, bei der die Versorgungssicherheit durch fehlende Kapazitäten 
zur Stabilisierung des Stromnetzes gefährdet wäre. Deshalb setzten wir uns für entsprechende Rahmen-
bedingungen, z. B. in Form eines Kapazitätsmarktes, ein, die Investoren in flexible Gaskraftwerke  
Sicherheit geben.

Darüber hinaus wollen wir dafür sorgen, dass Energiespeicher aufgebaut werden, um in Zeiten über-
schüssiger Erzeugung Energie aufzunehmen und in Zeiten mit entsprechendem Bedarf wieder abzu-
geben. Ergänzend soll der Strombedarf durch zeitliche Steuerung der Bedarfe in Industrie, Gewerbe, 
Handel und Haushalten möglichst flexibel gehalten und an eine veränderliche Stromerzeugung ange-
passt werden. Am Ende dieses Transformationsprozesses steht ein neues, intelligentes Energiesystem, 
das die Stromerzeugung, die Steuerung des Verbrauchs und das Speichern optimal miteinander vernetzt.

Die mit der Stromerzeugung verbundenen CO2- Emissionen werden im Rahmen des IEKK über eine 
Quellenbilanz errechnet. Hierbei werden alle CO2-Emissionen aufsummiert, die von größeren stromer-
zeugenden Anlagen auf dem Landesgebiet ausgehen („Käseglocken-Prinzip“). Strom-Importe werden 
dabei nicht berücksichtigt.

Die mit der Stromerzeugung in Baden-Württemberg verbundenen CO2-Emissionen nach der Quel-
lenbilanz betrugen etwa 14,7 Millionen t im Jahr 2010. Damit ist die CO2-Emission gegenüber dem 
Basisjahr 1990 um 14 % gesunken7. 

Die spezifische CO2-Emission je erzeugter Kilowattstunde Strom ist in Baden-Württemberg wegen des 
hohen Anteils an Atomenergie nur halb so groß wie im Bundesgebiet. Strom aus Atomkraft wird in der 
Erzeugung als klimaneutral bilanziert. Die CO2-Emission wird daher nur von den restlichen Energie-
trägern bestimmt. Dies führt dazu, dass die Steinkohle bei der CO2-Emission der Stromerzeugung einen 
hohen Anteil von etwa 85 % verursacht, obwohl ihr Anteil an der Erzeugung nur etwa 25 %  umfasst.

1.2. Unsere Ziele und Strategien

Eine sichere, unterbrechungsfreie Stromversorgung steht für uns an erster Stelle. Die Technologien 
zur Stromerzeugung und -verteilung müssen sicher und ohne „Restrisiken“ zu handhaben sein. Zu 
einer sicheren Versorgung gehört auch eine moderne Infrastruktur, die über ausreichende Erzeu-
gungs-, Speicher- und Netzkapazitäten verfügt. Auch die Verringerung der Abhängigkeit von Energie- 
Importen durch die angestrebte Reduzierung des Strombedarfs und die Transformation zu erneuerbaren 
Energien trägt letztlich zur Versorgungssicherheit bei.

Nach der Zielstellung im Energiekonzept der Bundesregierung soll bei der Entwicklung des Strom ver-
brauchs eine Trendwende erreicht werden. Konkret sieht das Ener  gieszenario des Bundes vor, dass 
sich der Stromverbrauch bis zum Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2008 um 10 % verringert8.

Wir setzen für Baden-Württemberg auf diesen bundesdeutschen Zielsetzungen und Szenarien auf. 
Demnach wird der Brutto strom verbrauch bis 2020 – verglichen mit dem Verbrauch im Jahr 2010 – 
um etwa 5,5 % und bis 2050 um 14 % sinken. Hierbei gehen wir davon aus, dass auch zukünftig ein 
Anteil von 20 % und mehr des Gesamtstrombedarfs durch Anlagen gedeckt wird, die außerhalb des 
Landes liegen. 

7 Dabei muss allerdings beachtet werden, dass im Jahr 1990 mehr als 95 % des Bruttostrombedarfs im Land produziert wurde. Im Jahr 2010 waren das nur noch 81 %.  

Die mit dem Stromimport verbundenen CO2-Emissionen werden bei Anwendung der Quellenbilanz nicht berücksichtigt. Gleichwohl sollen im Rahmen des Monitoring  

wichtige Aspekte einer verursacherbezogenen Betrachtung miteinbezogen werden. Vgl. auch G.2. 
8 Nitsch, J. et al.: Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung 

der Entwicklung in Europa und global - „Leitstudie 2011“, Untersuchung für das BMU, Abschlussbericht März 2012. 
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den Wärme entwickelnden radioaktiven Abfällen. Unsere Generation hat die Verpflichtung, für die 
Umsetzung dieser Lösung zu sorgen.

Die bisherige Standortsuche hat nicht zum Erfolg geführt. Deswegen muss der Prozess für die Einrich-
tung eines Endlagers, insbesondere für dessen Standortfestlegung neu gestaltet werden. Voraussetzung 
hierfür ist ein verlässlicher Rechtsrahmen, sowie ein mit nachvollziehbaren Kriterien durchzuführendes 
gestuftes Suchverfahren für einen Endlagerstandort. Dabei legt die Landesregierung besonderen Wert 
auf größtmögliche Transparenz in allen Phasen des Verfahrens, sowie eine intensive Bürgerbeteiligung. 

Wir haben dazu ein Eckpunktepapier9 mit Grundsätzen eines Standortauswahlverfahrens für ein geolo-
gisches Endlager entwickelt und in die bundesweit geführte Diskussion um eine Lösung der Endlager-
frage eingebracht. 

1.3.2. Versorgungssicherheit

Mit dem derzeitigen Wegfall der Erzeugungskapazitäten der Kernkraftwerke und den festgelegten 
weiteren Stilllegungen ergibt sich ein kurz- und mittelfristiger Bedarf an zusätzlicher Kraftwerksleistung. 
Dazu ist auch ein begrenzter Zubau von Erzeugungskapazität auf Basis fossiler Energieträger notwendig. 
Um die notwendigen Investitionen in diese Erzeugungskapazitäten sicher zu stellen, müssen geeignete 
und schnell wirksame Anreize gesetzt werden. 

Derzeit bietet der Strommarkt bei Investitionen in neue Kraftwerke kaum auskömmliche Gewinne 
für die Betreiber. Da die Stromlieferung aus erneuerbaren Energien „Vorfahrt“ im Stromnetz hat und 
auch haben soll, werden durch die konventionellen Kraftwerke langfristig nur noch die Reststrom-
mengen abgedeckt (sog. Residuallast), die witterungsbedingt nicht von den installierten Wind- und 
Solarstromanlagen geliefert werden können. 

Die jährlichen Betriebsstunden der fossilen Kraftwerke sinken damit deutlich ab und können nur 
geringe Erlöse erwirtschaften. Im liberalisierten Strommarkt entscheiden die Marktakteure autonom 
und auf eigenes Risiko darüber, ob sie in fossile Kraftwerke investieren oder nicht. Bestehenden fos-
silen Kraftwerken droht die Stilllegung mangels ausreichender Deckungsbeiträge. Insofern ist sowohl 
für den bestehenden Kraftwerkspark sowie für die notwendigen zukünftigen Investitionen in Gas-
kraftwerke eine zügige Steuerung des Marktes sinnvoll, um die notwendigen Kapazitäten bei jedem 
Systemzustand bereitzustellen. 

Die Landesregierung hat die Initiative ergriffen, für Deutschland ein Kapazitätsmodell im Strommarkt 
zu entwickeln. Ziel dieser Initiative ist es, die erforderlichen finanziellen Anreize für die Errichtung 
neuer Kraftwerkskapazitäten zu schaffen, damit auch nach dem Atomausstieg die Versorgungssicher-
heit erhalten bleibt und zudem die deutschen Klimaschutzziele erreicht werden können. 

Die LBD Beratungsgesellschaft Berlin hat dazu im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft ein entsprechendes Marktmodell10 entwickelt, das sich nicht allein auf Anreize 
für Kraftwerkskapazitäten beschränkt, sondern technologieoffen auch Kapazitäten wie Stromspeicher 

1.3. Was wir im Bund und in Europa bewegen wollen

Die Energiepolitik im Bereich der Stromversorgung ist in erheblichem Maß abhängig von europäischer 
und nationaler Rahmensetzung. Die Landesregierung hat sich in den vergangenen Monaten für eine 
zielgerichtete und planungssichere Gestaltung der energiepolitischen Rahmenbedingungen im Sinne 
der Energiewende auf beiden Ebenen eingesetzt und wird sich auch Zukunft dafür einsetzen. Sie 
bringt sich außerdem in den Dialog über die Energiewende in Europa und insbesondere mit den 
unmittelbar an Baden-Württemberg angrenzenden Ländern ein.

1.3.1. Atompolitik
 
Mit der Reaktorkatastrophe von Fukushima wurde eine Zäsur in der Energiepolitik eingeleitet, denn un-
mittelbar nach den Ereignissen in Japan beschloss die Bundesregierung, aus der Kernenergie auszusteigen. 

Zunächst wurde ein dreimonatiges Moratorium für acht Kernkraftwerke verkündet, unter anderem 
für die baden-württembergischen Blöcke Philippsburg 1 (KKP 1) und Neckarwestheim I (GKN I). 
Die Landesregierung hat sich intensiv dafür eingesetzt, nicht nur die von der Bundesregierung be-
schlossene Laufzeitverlängerung für die Kernkraftwerke rückgängig zu machen, sondern auch ein Ge-
setz für den beschleunigten Atomausstieg mit einem konkreten und zeitlich gestaffelten Fahrplan zu 
verabschieden. Dieses Engagement war erfolgreich. 

Mit dem im Juni 2011 beschlossenen „13. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes“ erlosch die Be-
triebsgenehmigung der acht vom Moratorium betroffenen AKW endgültig. Außerdem wurden mit der 
Gesetzesänderung die Laufzeiten der restlichen neun deutschen Atommeiler begrenzt und gestaffelte 
Abschalttermine festgelegt.

Trotz des beschlossenen Ausstiegsfahrplans werden wir uns  auch weiterhin für eine strenge kerntech-
nische Überwachung und strenge Kriterien bei der sicherheitstechnischen Bewertung der Kernkraft-
werke in den Anrainerstaaten einsetzen, weil gefährliche Strahlung an Landesgrenzen nicht Halt 
macht. Insbesondere wollen wir uns auch dafür einsetzen, dass das Risiko von Flugzeugabstürzen und 
Terroranschlägen nicht ausgeblendet wird. 

Mit Blick auf die ungeklärte Frage zur Endlagerung atomarer Abfälle wollen wir auch die Diskussion um 
ein atomares Endlager in Deutschland konstruktiv begleiten und unterstützen. Wir halten die geologi sche 
Endlagerung für die einzige verantwortbare Lösung zum dauerhaften und nachhaltigen Umgang mit 

9 Ministerium für Umwelt, Klima- und Energiewirtschaft Baden-Württemberg: Eckpunktepapier zur Endlagerung 

Wärme entwickelnder radioaktiver Abfälle in Deutschland (auf Basis einer Studie des Öko-Instituts; November 2011 
10  LBD Beratungsgesellschaft Berlin: Energiewirtschaftliche Erfordernisse zur Ausgestaltung des Marktdesigns für einen Kapazitätsmarkt Strom; Dezember 2011
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ihres Energie-Absatzes am Endkunden zu erbringen. Die Mitgliedstaaten haben auch die Möglichkeit 
die Verpflichtung durch staatliche Maßnahmen zu erfüllen. 

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass das gemäß der Energieeffizienzrichtlinie geforderte kumu-
lierte Endenergieeinsparziel möglicherweise nicht allein durch sogenannte strategische Maßnahmen 
erbracht werden kann. Daher ist bei der Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie die Möglichkeit 
vorzusehen, dass im Jahr 2016 bei erkennbarem Abweichen vom erforderlichen Einsparpfad Energie-
effizienzverpflichtungssysteme eingeführt werden, um die entstandene Einsparlücke auf diese Weise 
zu schließen.

1.4. Was wir im Land schaffen wollen

Die fünf wichtigsten Aufgaben für Baden-Württemberg im Bereich der Stromversorgung sind:

(1)  Die Sicherstellung einer verlässlichen Stromerzeugung im Land nach konsequent 
vollzogenem Atomausstieg

(2)  Die Reduzierung des Strombedarfs und die Steigerung der Effizienz bei der 
Strom erzeugung z.B. durch Kraft-Wärme-Kopplung

(3)  Die Umstellung auf eine Stromerzeugung auf Basis erneuerbarer Energien  
mit einem Ausbau insbesondere bei Windkraft und Solarstrom

(4)  Die Synchronisierung von Strombedarf und -erzeugung durch Vernetzung, 
Energiespeicherung und steuerbare Lasten

(5)  Ein intelligenter Aus- und Umbau der Stromnetz-Infrastruktur

1.4.1. Eine verlässliche Stromerzeugung ohne atomare Risiken 

1.4.1.1. Den Atomausstieg im Land konsequent vollziehen

Wir werden den Atomausstieg in Baden-Württemberg konsequent umsetzen. Grundlage dafür sind die 
von der Bundesregierung beschlossenen Änderungen des Atomgesetzes. Philippsburg 2 (KKP 2) wird 
spätestens am 31.12.2019 vom Netz genommen, Neckarwestheim II (GKN II) folgt als letztes deutsches 
Kernkraftwerk spätestens am 31.12.2022. Dann wird das Kapitel der Atomenergienutzung in Baden- 
Württemberg und in Deutschland zugunsten einer nachhaltigen Energieerzeugung endgültig beendet sein.

Die staatliche Aufsicht über die Kernkraftwerke in Baden-Württemberg (Atomaufsicht) nimmt das 
Umweltministerium des Landes nach strengen Maßstäben wahr. Während der Restlaufzeit von KKP 2 
und GKN II werden wir dafür sorgen, dass sich deren Sicherheit an den höchst möglichen Standards 
orientiert. Dies gilt ebenso für die stillgelegten Reaktoren KKP 1 und GKN I sowie für das im Rück-
bau befindliche Kernkraftwerk Obrigheim (KWO). Die Erfahrungen aus dem Rückbau von KWO 
werden wir in die Verfahren zur Stilllegung und zum Abbau der beiden stillgelegten Kernkraftwerke 
GKN I und KKP 1 einfließen lassen. Die Landesregierung legt dabei Wert auf einen möglichst zügi-
gen Rückbau der beiden Anlagen unter besonderer Berücksichtigung der erforderlichen Maßnahmen 
zur Einhaltung der hohen Sicherheitsanforderungen zum Schutz von Mensch und Umwelt. Wir werden 
die Öffentlichkeit an den Verfahren entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und darüber hinaus 
umfassend beteiligen.

Die Transparenz im Zusammenhang mit Fragen der Atomsicherheit haben wir deutlich verbessert. 
Seit Mai 2011 werden meldepflichtige Ereignisse in einem der vier Kernkraftwerke im Land über die 
übliche Veröffentlichung auf den Internetseiten des Ministeriums hinaus grundsätzlich auch über eine 

und mögliche Vereinbarungen über abschaltbare Lasten mit einbezieht. Baden-Württemberg hat 
dieses Modell in die Diskussion auf Bundesebene eingebracht und wird dieses Thema weiter voran 
bringen, u. a. in dem vom Bundeswirtschaftsministerium einberufenen „Kraftwerksforum“.

1.3.3. Kraft-Wärme-Kopplung

Das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) setzt den bundesgesetzlichen Rahmen für den Ausbau 
der Kraft-Wärme-Kopplung. Leider sind damit derzeit nicht die notwendigen Förderanreize verbunden, 
um eine erhebliche Steigerung des Anteils der Kraft-Wärme-Kopplung an der Stromerzeugung zu 
erreichen. Wir wollen uns bei den anstehenden Weiterentwicklungen des KWK-Gesetzes dafür einset-
zen, dass die Bedingungen für KWK-Anlagen verbessert werden. 

1.3.4. Erneuerbare Energien

Auch bei der anstehenden Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) wollen wir unseren 
Einfluss geltend machen, eine kalkulierbare und verlässliche Fortentwicklung der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen zu erreichen. Deren Ziel muss es sein, den Markt für die erneuerbaren Energien zu verste-
tigen und deren Systemintegration zu ermöglichen.

Das EEG hat in den vergangenen Jahren als Förderinstrument auf Bundesebene einen wesentlichen 
Beitrag für den Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) geleistet. Auch in Zukunft muss das EEG 
den weiteren Ausbau der EE absichern, dabei jedoch kontinuierlich weiterentwickelt werden. 

Bei der EEG-Novellierung wird sich die Landesregierung deshalb engagiert für den weiteren Ausbau 
der erneuerbaren Energien einsetzen und mit zielführenden Anträgen den Prozess positiv im Sinne 
der Energiewende beeinflussen. Insbesondere für den weiteren Ausbau der Photovoltaik sind stabile 
und verlässliche Vergütungsregelungen notwendig. 

1.3.5. Energieeffizienz

Auf europäischer Ebene wurde beschlossen, bis 2020 den Primärenergieverbrauch um 20 % gegen-
über dem ohne weitere Maßnahmen zu erwartenden Niveau zu verringern. 

Ein Großteil der Einsparungen soll durch die neue Energieeffizienz-Richtlinie der EU bewirkt werden. 
Ein zentrales Instrument der Richtlinie besteht in der Verpflichtung für Energieverteiler/Energieein-
zelhandelsunternehmen, jährlich durch Effizienzmaßnahmen Energieeinsparungen in Höhe von 1,5 % 
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wichtig.



D DDIE HANDLUNGSBEREICHE: IN WELCHEN BEREICHEN WIR AKTIV WERDEN WOLLEN DIE HANDLUNGSBEREICHE: IN WELCHEN BEREICHEN WIR AKTIV WERDEN WOLLEN

40 41INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT BADEN-WÜRTTEMBERG (IEKK) INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT BADEN-WÜRTTEMBERG (IEKK)

Durch den Zuwachs an erneuerbaren Energien wird zwar die Nennleistung der Stromerzeugung stark 
ansteigen. Für die Ver sor gungssicherheit ist es jedoch auch wichtig, die maximale Last (also die höchste 
Summe aller Bedarfe) sicher abdecken zu können. Diese maximale Last wird nach den Szenarien 
des bundesdeutschen Energiekonzepts durch die Verminderung des Strombedarfs zwar perspektivisch 
sinken. Um die wegfallenden konventionellen Kraftwerke zu ersetzen und den Strombedarf auch zu 
Spitzenlastzeiten und bei geringer Erzeugung aus den erneuerbaren Energien decken zu können, 
müssen in den nächsten Jahren zusätzlich neue konventionelle Kraftwerke mit entsprechenden  
Kapazitäten bereitstehen. 

Bis 2015 gehen in Karlsruhe und Mannheim zwei neue Steinkohlekraftwerke in Betrieb, jeweils mit 
einer elektrischen Nettoleistung von 842 MW. Diese werden nach ihrer Fertigstellung einen wichtigen 
Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten.

Im Energieszenario Baden-Württemberg 2050 wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2020 durch ent-
sprechenden Zubau eine Gesamtkapazität an Gaskraftwerken und BHKWs in Höhe von 3.400 MW

brutto
 

zur Verfügung stehen wird. Dafür ist ein Zuwachs von rund 2.000 MW erforderliche, von denen 1.000 
MW Leistung in Kraft-Wärme-Kopplung errichtet werden sollen. Bis 2030 soll der Bestand auf 4.500 
MW

brutto
 anwachsen und dann konstant bleiben, weil die Gaskraftwerke auch 2050 noch erforderlich 

sind, um die Schwankungen der Stromerzeugung aus Wind und Photovoltaik auszugleichen.

Die ökonomische Basis zur Refi-
nanzierung neuer Kraftwerke hat 
sich jedoch in den letzten Jahren 
deutlich verschlechtert. Ohne eine 
zügige Regulierung des Marktes ist 
zu befürchten, dass in Zukunft zu 
wenige Kraftwerke errichtet wer-
den und im schlechtesten Fall 
laufende Kraftwerke abgeschaltet 
oder gar stillgelegt werden. Dafür 
haben wir einen Vorschlag zur 
Schaffung eines Kapazitätsmark-
tes erarbeitet (s. D.1.3.2).

Pressemitteilung bekannt gemacht und beschrieben. Somit wird die Öffentlichkeit auch dann informiert, 
wenn keine rechtliche Verpflichtung dazu besteht. Im Übrigen wird die Darstellung auf der Internet-
seite ständig ausgebaut. Die Landesregierung hat an den Kernkraftwerksstandorten in Neckarwestheim 
und Philippsburg Informationskommissionen eingerichtet, um in einem regelmäßigen Dialog Frage-
stellungen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger aufzugreifen und offen über die aktuelle Lage 
in den Kernkraftwerken zu informieren. In den Kommissionen sind unter der Leitung der Landräte 
Personen aus gesellschaftlichen Gruppen und Politik vertreten. Die Informationskommissionen tagen 
öffentlich und veröffentlichen alle Dokumente auf den Internetseiten des Ministeriums.

1.4.1.2. Ausreichende Stromerzeugungskapazitäten schaffen

Mit dem Atomausstieg muss auch die Frage der Verlässlichkeit der Energieversorgung neu gestellt 
werden. Für Baden-Württemberg ergibt sich aus der Umstrukturierung der Stromversorgung aufgrund 
des hohen Anteils an Kernenergie im Land eine besonders große Herausforderung. Noch im Jahr 2010 
stammte etwa die Hälfte der Stromerzeugung in Baden-Württemberg aus Kernenergie. 

Durch den bereits erfolgten Wegfall der Erzeugungskapazitäten der Kernkraftwerke und den festge-
legten weiteren Stilllegungen ergibt sich ein kurz- und mittelfristiger Bedarf an zusätzlicher Kraftwerks-
leistung. Dazu ist auch ein begrenzter Zubau von Erzeugungskapazität auf Basis fossiler Energieträger 
notwendig. Abgesehen von den beiden im Bau befindlichen Kohle-Kraftwerksblöcken in Karlsruhe 
und Mannheim sollen neue fossile Kraftwerke auf Basis von Erdgas entstehen.

Baden-Württemberg verfügt derzeit (Stand Juli 2012) über folgende Erzeugungskapazitäten (s. a. Anhang, 
Tabelle 6):

• 8.839 MW Konventionelle Kraftwerke (atomar und fossil)
• 6.448 MW Erneuerbare Energieträger
• 1.873 MW Pumpspeicherwerke

Hinzu kommen noch fossile Kraftwerke unter 10 MW Leistung. Dies sind vorwiegend erdgasgefeuerte 
Blockheizkraftwerke Ihre Leistung liegt bei schätzungsweise 215 MW11. Von den in Betrieb befindlichen 
konventio nellen Kraftwerken > 10 MW wird in den kommenden Jahren etwa die Hälfte der Erzeu-

gungskapazität vom Netz genom-
men (durch Atomausstieg sowie 
altersbedingte Stilllegung kon-
ventioneller Kraft wer ke). Damit 
werden im Jahr 2022 von den 
jetzt verfügbaren 8.840 MW noch 
4.200 MW zur Ver fügung stehen: 

Das Energieszenario Baden-Würt-
temberg 2050 geht von einem 
deutlichen Anstieg der Brutto-
stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energieträgern in den kommen-
den Jahrzehnten aus. Dies bedingt 
einen Zuwachs an entsprechenden 
Erzeugungskapazitäten, insbeson-
dere bei Photovoltaik und Wind.

11 Abschätzungen des ZSW zur Bedeutung von KWK-Anlagen
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Bild 12: Energieszenario BW 2050 Entwicklung der Brutto-Kraftwerksleistung (die Kategorie Gas enthält auch den Bestand 
an Öl-Kraftwerken)
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Bild 13: Energieszenario BW 2050 (ZSW), Entwicklung der installierten Leistung und der Stromerzeugung aus Gas-Kraft-
werken (inkl. dem derzeitigen Bestand an Öl-Kraftwerken)

Wir brauchen ein Zubau 

an Kraftwerken.
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Zur Versorgungslage:
Die Europäische Union und auch die Bundesrepublik Deutschland selbst verfügen über nur begrenzte 
Erdgasreserven. Derzeit wird ein Drittel des Erdgasbedarfs aus eigenen Quellen gedeckt, in naher 
Zukunft ist ein signifikanter Rückgang der Erdgasproduktion in der Europäischen Union zu erwarten. 
Dies gilt neben der deutschen Eigenproduktion auch für Lieferungen aus den Niederlanden und 
Norwegen, die heute mit 19 % zur Deckung des Erdgasbedarfs der EU beitragen. Die Bedeutung von 
Russland als Erdgaslieferant wird voraussichtlich weiter steigen, schon heute deckt Russland 22 % des 
europäischen Erdgasbedarfs.

Eine weitere Diversifizierung der Lieferwege und Bezugsquellen sowie eine verstärkte Nutzung von 
Flüssigerdgas (LNG, liquefied natural gas) ist eine wesentliche Voraussetzung für die Verbesserung 
der Versorgungssicherheit der Union insgesamt und ihrer einzelnen Mitgliedstaaten. Der Gasbedarf 
in Deutschland wurde im Jahr 2012 durch Eigenproduktion in Höhe von 12 % sowie durch Impor-
te per Pipelines gedeckt. Wichtigste Importländer waren Russland mit 38,2 %, Norwegen mit 34,8 % 
und die Niederlande mit 22,4 %.

Angesichts der Risiken, die aktuell in ihrer Tragweite noch gar nicht absehbar sind und auch nicht bewer-
tet werden können, lehnen wir den Einsatz der Frackingmethode zur Aufsuchung und Gewinnung von 
Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten ab. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass die Aufsuchung 
und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen aus unkonventionellen Lagerstätten mittels Fracking ge-
nerell ausgeschlossen wird.

Welche Rolle die Produktion von Erdgas aus Wasserstoff und Kohlendioxid (Power-to-Gas) in Zu-
kunft spielen wird, ist derzeit noch unklar. Die Technologie hat das Potenzial, überschüssigen Strom 
aus erneuerbaren Energien zu Erdgas zu transformieren und ins Erdgasnetz einzuleiten. Die derzeiti-
gen wirtschaftlichen und tech nischen Rahmenbedingungen lassen eine Anwendung im großen Maßstab 
jedoch noch nicht zu. Baden-Württemberg unterstützt die Verbesserung dieser Rahmenbedingungen. 

In Baden-Württemberg sind aufgrund der geologischen Gegebenheiten die Möglichkeiten zur Spei-
cherung von Erdgas für den jahreszeitlichen Ausgleich von Lieferung und Bedarf sowie zur Sicherung 
der Versorgung sehr begrenzt. Derzeit gibt es lediglich zwei kleinere Gasspeicher in Sandhausen und 
Fronhofen. Wir wollen uns deshalb dafür einsetzen, dass Speicherkapazitäten außerhalb des Landes 
stärker an die Märkte in Baden-Württemberg angebunden werden.

Zum Netzausbau:
Das Netz des Fernleitungsnetzbetreibers terranets bw sowie die Netze der ihm nachgelagerten Ver teil-
netzbetreiber bilden das Rückgrat der Erdgas versorgung in Baden-Württemberg. Durchmesser und 
Druck der Leitungen sind ohne größere Reserven ausgelegt. Abnahmeschwerpunkte befinden sich in 
den Großräumen Stuttgart Karlsruhe und Mannheim. Der nationale Netzentwicklungs plan Gas 2013 
(Stand März 2014), der die Maßnah men zur bedarfsgerechten Optimierung des Netzes für die nächsten 
zehn Jahre beschreibt,12 nennt für Baden-Württemberg drei wichtige Projekte:

•  Die Nordschwarzwaldleitung (NOS) von Au am Rhein über Ettlingen, Pforzheim nach 
Leonberg. Diese Leitung dient als kapazitätsstarke Leitung zur Versorgung des Ballungsrau-
mes Stuttgart.

•  Der Neubau der Verdichterstation Amerdingen (Bayern)
•  Die Reversierung der TENP (Trans- Europa-Naturgas-Pipeline) in Süd-Nord-  

Richtung insbesondere als wichtige Option zur Versorgung der NOS

1.4.1.3. Infrastruktur der Gasversorgung anpassen

Auch die vorhandene überregionale Versorgungsstruktur mit Erdgas muss hinsichtlich einer neuen Aus-
richtung der Energieversorgung – insbesondere für die Stromerzeugung – kritisch überprüft werden. 
Die Gas-Infrastruktur muss auch bei Spitzenlastzeiten die notwendigen Liefermengen bereitstellen können.

Zur Entwicklung des Gasbedarfs:
Der Gasverbrauch in Baden-Württemberg lag nach Angaben des Statistischen Landesamtes im Jahr 2011 
bei 254,96 PJ oder 70,8 Milliarden kWh. Der Anteil von Erdgas an der Bruttostromerzeugung betrug 
im Jahr 2011 5,3 %.

Das Energieszenario Baden-Württemberg 2050 des ZSW geht von einem Anstieg des Erdgasbedarfs 
zur Stromerzeugung aus. Erwartet wird, dass im Jahr 2030 14,4 TWh/a Strom aus Erdgas erzeugt werden. 
Der Netzentwicklungsplan Gas 2013 der Fernleitungsnetzbetreiber geht für das favorisierte, mittlere 
Gasbedarfszenario II, von einem Rückgang des Gasbedarfes insgesamt von 2010 bis 2023 von 13 % aus. 
Dabei werden folgende Rückgänge  für die Sektoren Haushalte (-26 %), Gewerbe, Handel, Dienstleis-
tung (-16 %) und Industrie (-10 %) angenommen.

Der Rückgang an Gasbedarf stellt in erster Linie auf die angenommene Reduzierung des Wärmebe-
darfs ab (s. Kapitel E.2.) Dies entspricht einem Gesamtrückgang des Gasbedarfes in Baden-Württem-
berg bis 2022 um ca. 40 PJ. Im Energieszenario 2050 wird bis 2020 von einem Rückgang in diesen 
Sektoren um insgesamt 50 PJ ausgegangen. 

Der Gasbedarf zur Stromerzeugung steigt bis 2020 um 50 PJ und um weitere 22 PJ bis 2030. Somit 
würde sich der Zuwachs an Gasbedarf zur Stromerzeugung in Baden-Württemberg im Zeitraum bis 
2020 durch den Rückgang des Gasbedarfes bei Haushalt, GHD und Industrie kompensieren. Nach 
2020 sinkt der Gasbedarf infolge der im Energieszenario 2050 angenommenen Effizienzsteigerungen 
im Gebäudebereich.

Die Gasversorgungsstruk-

tur muss dem Bedarf 

angepasst werden.

Maßnahmen

M1 Atomausstieg konsequent vollziehen
Den in Deutschland beschlossenen Atomausstieg wollen wir im Land konsequent umsetzen. 
Während der Restlaufzeit der Kernkraftwerke und auch nach deren endgültigem Abschalten 
werden wir ein Höchstmaß an Sicherheit und hohe Transparenz gegenüber der Bevölkerung 
sicher stellen.

M2 Ausreichende Stromerzeugungskapazitäten im Land schaffen
Zur Sicherstellung einer verlässlichen Stromversorgung benötigt Baden-Württemberg einen 
Zubau an konventionellen Kraftwerken. Für einen genügend hohen Anreiz zur Investition in die-
se Anlagen streben wir die Schaffung eines bundesweiten Kapazitätsmechanismus an. Bis zum 
Jahr 2020 sollen zusätzlich 2.000 MW Kraftwerksleistung auf Basis Erdgas im Land installiert 
sein, davon 1.000 MW in Kraft-Wärme-Kopplung.
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Wertingen

Wir begrüßen, dass im Netzentwick lungsplan Gas 2014, der der zeit in einer Entwurfsfassung vorliegt 
(Stand: März 2014) die Kapazitätsbedarfsprognosen der Verteilnetzbetreiber Eingang gefunden haben 
und somit die Kapazitätsengpässe im baden-württembergischen Gasnetz berücksichtigt werden.

Ein kurz- und mittelfristig wirksamer Ansatz zur Verbesserung der Versorgungssituation mit Gas in 
Baden-Württemberg liegt in der Umsetzung von kapazitätsreduzierenden Maßnahmen in den Aus-
speisenetzen. Hierdurch können Lastspitzen gekappt und eine gewisse Glättung des Kapazitätsbedarfs 
erreicht werden.

Zur Erschließung der vorhandenen Potenziale hat die baden-württembergische Landesregulierungs-
behörde bereits entsprechende Möglichkeiten eröffnet. Gasverteilnetzbetreiber haben die Möglichkeit, 
mit einzelnen Endverbrauchern reduzierte Netzentgelte für abschaltbare Gasnetzanschlussverträge 
zu vereinbaren. Hierdurch erfolgt ein wirtschaftlicher Anreiz für Letztverbraucher, entsprechende Verträge 
abzuschließen. Je nach Einzelfall können auf der Ebene der Verteilnetze von der Landesregulierungs-
behörde notwendige Kosten für die Vorhaltung von eigenen Speichern grundsätzlich ganz oder teil-
weise anerkannt werden, soweit diese für den Netzbetrieb notwendig sind. Die Landesregierung wird 
darauf hinwirken, die bestehenden Potenziale bei lokalen Speichern soweit wie möglich auszuschöpfen. 
Dafür wird sie entsprechende Aktivitäten der terranets bw unterstützen sowie die Notwendigkeit von 
Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingen prüfen.

1.4.2. Strom einsparen und effizienter erzeugen

Eine nachhaltige Energieversorgung ist nur möglich, wenn Energie effizienter verwendet und weniger 
Energie verbraucht wird. Energieeffizienz und Energieeinsparung sind deshalb wichtige Eckpfeiler der 
Energiewende in Baden-Württemberg. 

Wir streben an, Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch in Baden-Württemberg weiter zu ent-
koppeln. Gegenüber 2010 soll der Endenergieverbrauch bis zum Jahr 2020 um 16 % und bis zum Jahr 
2050 um 49 % reduziert werden. 

Im Strombereich soll gegenüber 
2010 eine Reduktion von 6 % bis 
2020 und 14 % bis 2050 umgesetzt 
werden. 

Dieses Einspar-Ziel ist durchaus 
ambitioniert. Denn während sich 
der Endenergieverbrauch (Gesamt-
energieverbrauch von Strom und 
Wärme) zwischen dem Jahr 1990 
und dem Jahr 2010 in Baden-Würt-
temberg nur wenig verändert hat, 
ist der Stromverbrauch im glei-
chen Zeitraum gegenüber 1990 
deutlich angestiegen.

Im Winter 2011/2012 kam es in 
dem Zeitraum Ende Januar bis 
Mitte Februar aufgrund der ex-
tremen Wetterlage und der an-
gespannten Versorgungssituation 
mit Erdgas zu schwierigen Situa-
tionen im Elektrizitäts- und Gas-
versorgungssystem. Insbesondere 
die verstärkte Gasabnahme der 
Verteilnetzbetreiber führte zu 
Kapazitätsengpässen im Gasnetz 
der terranets bw (damals GVS 
Netz GmbH).

Dabei ist deutlich geworden, dass 
auch die Gasinfrastruktur stärker 
in Betracht gezogen werden 
muss. Aufgrund der Ereignisse im 
Winter 2012 wurde durch die 
Bundesnetzagen tur geprüft, ob 
der bestehende Netzentwick-
lungsplan für den Gasbereich 
weiterentwickelt werden muss. 
Dies betrifft auch die Frage, ob 
zusätzliche Gasleitungen für die 
Versorgung Baden-Württembergs 
erforderlich sind und wie die An-
bindung an die Speicher in Bayern 
und Österreich sowie in Nord-
deutschland verbessert  werden 

kann. Wir werden die Netzausbauplanung begleiten und notwendige Ausbauprojekte intensiv unterstützen. 

Bei den im Netzentwicklungsplan enthaltenen Maßnahmen handelt es sich um wichtige Projekte 
zur Nord-Südverbindung in Deutschland sowie für den Anschluss neuer Gaskraftwerke und Speicher, 
die die Versorgungssituation vorwiegend in Süddeutschland verbessern werden. Seit dem Winter 
2011/2012 wurde eine Reihe von Leitungsbaumaßnahmen umgesetzt bzw. befinden sich im Bau, die 
zu einer deutlichen Verbesserung des Gasflusses von Nord- nach Süddeutschland betragen. Hierzu 
gehören insbesondere die Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung (OPAL) und die Nordeuropäische Erd-
gasleitung (NEL), mit denen Gasmengen aus der Nord Stream-Pipeline vom Anlandepunkt Lubmin in 
Richtung Süden und Westen transportiert werden. Fertiggestellt wurde auch die sogenannte Gazelle, 
eine Gasleitung, die bei Olbernhau an der deutsch-tschechischen Grenze an das südliche Ende der 
OPAL anknüpft und durch Tschechien ins bayrische Waidhaus führt. 90%

110%
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Endenergieverbrauch

Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2012

Stromverbrauch

Bild 15: Relative Entwicklung von Endenergieverbrauch und Stromverbrauch in BW

12 Netzentwicklungsplan Gas 2012, Entwurf der deutschen Fernleitungsnetzbetreiber, Stand: 01.04.12

Bild 14: Ausbaumaßnahmen im Gasnetz nach Szenario II (Quelle: Netzentwicklungsplan Gas 2013 der deutschen Fern leitungs-
netzbetreiber)
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1.4.2.1. Strombedarf in Haushalten, Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie reduzieren

Die fünf wichtigsten Handlungsfelder zur Reduzierung des Stromverbrauchs in den Sektoren Haushalte, 
Gewerbe und Industrie sind:

(1)  Ersatz alter ineffizienter Haushaltsgeräte (Kühlgeräte, Trockner etc.)  
durch energieeffiziente Neu-Geräte

(2)  Einsatz stromsparender und richtig dimensionierter Gebäudetechnik 
(Heizungspumpen, Lüftungs- und Klimaanlagen)

(3) Einsatz von stromsparenden Bürogeräten und Green IT 
(4)  Umstellung der Beleuchtung auf stromsparende LED-Technik  

(gebäudebezogene und öffentliche Beleuchtung) 
(5) Optimierung stromintensiver industrieller Prozesse

Zur Reduzierung des Stromverbrauchs sind insbesondere technische Lösungen erfolgversprechend. 
Den Bedarf auf der Grundlage eines veränderten Verbraucherverhaltens zu reduzieren, ist derzeit aus 
Akzeptanzgründen wenig wahrscheinlich.

In den privaten Haushalten kann der Stromverbrauch durch den Einsatz energieeffizienter Haushalts-
geräte wie z. B. effiziente Kühl- und Gefriergeräte oder Wäschetrockner deutlich gemindert werden. 
Die energetische Qualität der im Handel angebotenen Geräte und Produkte wird dabei maßgeblich 
durch die europaweite Ökodesignrichtlinie 2009/123/EG für energiebetriebene bzw. energieverbrauchs-
relevante Produkte bestimmt, auf deren Basis besonders ineffiziente Geräte aus dem Markt ausgeschlossen 
werden. Die Umsetzung der Ökodesignrichtlinie in der Praxis wollen wir durch eine verbesserte Markt-
überwachung voran bringen.

Den Ersatz alter ineffizienter Geräte durch neue energiesparende Produkte wollen wir durch ein ver-
stärktes Angebot an neutralen Informationen und anbieterunabhängiger Beratung befördern. Auf 
Ebene der regionalen Energieagenturen soll dabei auch die Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg weiter verstärkt werden. Dies ermöglicht eine flächendeckende, kundennahe 
neutrale Beratung zu allen haushaltsrelevanten Energieeffizienzmaßnahmen.

Steigende Energiepreise dürfen kein Armutsrisiko darstellen. Im Fokus steht daher die Energieberatung 
für einkommensschwache Haushalte, die in Kooperation mit Wohlfahrtsverbänden und Energiever-
sorgern bei der Energie- und Ressourceneinsparung unterstützt werden sollen. Inhalt dieser Beratung 
ist u. a. der Einsatz von Energie- und Wassersparartikeln sowie Finanzierungsmodelle für ener gie-
effiziente Haushaltsgeräte.

Sowohl in privaten als auch in gewerblichen Gebäuden können erhebliche Strom-Einsparpotenziale 
über den Einsatz energieeffizienter Gebäudetechnik, wie etwa Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen 
erschlossen werden. 

Allein das Energieeinsparpotential durch den Austausch von Heizungspumpen bzw. Umwälzpumpen 
ist enorm. Eine Hocheffizienz-Pumpe spart mit 80 – 90 % so viel Energie, dass sich ein vorzeitiger 
Austausch bereits nach wenigen Jahren bezahlt macht. Das Land hat im Jahr 2012 gemeinsam mit 
dem Fachverband Sanitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg und Pumpenherstellern eine Hei-
zungspumpen-Tauschaktion mit Gewinnspiel durchgeführt. Um den Pumpentausch noch stärker anzure-
gen, baut das Land 2013 und 2014 die Aktivitäten aus.

Zwar wurden in den letzten Jahren effizientere Geräte – etwa im Haushaltssektor – in den Markt 
eingeführt und vertrieben. Diese Effizienzgewinne wurden jedoch durch deutlich ansteigende Bedarfe 
überkompensiert (sog. Rebound-Effekt). Dazu haben u. a. die zunehmende Geräteausstattung in 
den Haushalten, das Wachstum der IT-Technik in allen Sektoren sowie Strombedarfe für Lüftung und 
Klimatisierung in Gebäuden beigetragen.

Für die Zukunft gehen wir daher von einer relativ moderaten Reduktion im Stromsektor aus. Die 
höchsten Einsparquoten wollen wir im Bereich Haushalte erzielen. Nach dem Energieszenario 2050 
haben wir uns das Ziel gesetzt, diesen Strombedarf von 73 PJ/a (20,3 TWh/a) in 2010 auf 66 PJ/a (18,3 
TWh/a) in 2020 zu reduzieren. In 2050 soll der Stromverbrauch auf 48 PJ (13,3 TWh/a) zurückgehen. 
Dagegen wird für den Bereich der Industrie nur eine geringe Reduktion prognostiziert.

Dabei haben wir berücksichtigt, 
dass für Baden- Württemberg ein 
zukünftig hohes Wirtschaftswachs-
tum prognostiziert wird und die 
Energie- und Stromproduktivität in 
Baden-Württemberg schon heute 
über dem Bundesdurchschnitt liegt.

Weiterhin werden neue Einsatz-
felder für die Anwendung von 
Strom dazukommen, hauptsächlich 
Wärmepumpen sowie elektrisch 
betriebene Wärmerückgewinnungs- 
und Klimatisierungsanlagen im 
Gebäudesektor sowie die Elektro-
mobilität im Verkehrssektor. Zu-
sätzlich ist von einem verstärkten 
Einsatz von Strom in der Prozess-
wärmebereitstellung auszugehen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, 
dass neue Strom anwendungen wie 
der verstärkte Einsatz von Wär-

me pumpen und die Elektromobilität bei einer intelligenten Vernetzung perspektivisch zur Stabi-
lisierung der Stromversorgung beitragen können.
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Bild 16: Einsparziele im Stromverbrauch nach Sektoren (nach Energieszenario 2050)
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Maßnahmen

M3 Neutrale und unabhängige Energieberatung für Haushalte im Stromsektor ausbauen
Wir wollen die aufssuchende Energieberatung für Haushalte bevölkerungsgruppenspezifisch aus-
bauen und die Öffentlichkeitsarbeit verbessern. Auf Ebene der regionalen Energieagenturen wollen 
wir die Zusammenarbeit mit der anbieterunabhängigen Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg weiter verstärken und die Qualität der Beratung sicherstellen. Im Fokus steht 
auch die Energieberatung für einkommensschwache Haushalte in Kooperation mit Wohlfahrts-
verbänden und Energieversorgern. 

M4 Verbesserung der Marktüberwachung von Produkten
Die Anforderungen an energiebetriebene Produkte werden über die EU-Ökodesign-Richtlinie und 
das energieverbrauchsrelevante Produktegesetz (ENVKG) und deren Durchführungsverordnun-
gen festgelegt. Produkte, die die definierten Standards nicht einhalten, dürfen grundsätzlich 
nicht mehr auf den Markt gebracht werden. Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleis-
ten, wol len wir die Marktüberwachung effizienter ausrichten. Dies schließt auch die Vorschriften 
der Energieverbrauchskennzeichnung mit ein.

M5 Einführung verbraucherfreundlicher Stromrechnungen
Transparenz und die Bildung von Bewusstsein über den Stromverbrauch bzw. die Stromrechnung ist 
von großer Bedeutung. Wir planen dazu eine gemeinsame Aktion mit Energieversorgungsunter neh-
men zur Einführung verbraucherfreundlicher Stromrechnungen und zur Bereitstellung transparenter 
und vollständiger Stromverbrauchsdaten mit der Möglichkeit der Vergleichbarkeit. Gegebenenfalls 
könnten auch Einzelverbrauchsdaten z. B. für Heizungspumpen aufgenommen werden.

Insbesondere bei gewerblich genutzten Gebäuden ist der Strombedarf für Lüftungs- und Klimaanlagen 
sehr bedeutsam. Oft ist sogar der dafür aufgewendete Energieverbrauch höher als der Heizbedarf der 
Gebäude. In der energetischen Optimierung dieser Anlagen durch Anpassung der Leistungen, neue 
Regelungs- und Steuerungstechnik oder einen Austausch der Antriebe können erhebliche Mengen an 
Energie und Betriebskosten eingespart werden. Zudem ist der Einsatz erneuerbarer Energien – etwa 
zur Klimatisierung mit Solarthermie – oder der Anschluss an Nah- und Fernwärmenetze möglich.

Auch hier gilt jedoch: eine angepasste Bauweise, die den sommerlichen Wärmeschutz und die internen 
Wärmelasten im Gebäude bereits im Planungsprozess angemessen berücksichtigt, hilft bei der Einspa-
rung von Energie bei der Nutzung des Gebäudes. Die bei neuen Bürogebäuden weit verbreiteten 
Glasfassaden sind in dieser Hinsicht nicht unproblematisch.

Ein weiterer wesentlicher Anteil am Stromverbrauch im gewerblichen Bereich wird durch Büro- und 
Kommunikationsgeräte sowie den IT-Sektor verursacht. Neue energieeffiziente Geräte und Server 
sowie innovative Dienstleistungen bieten hier wichtige Handlungsfelder für die Steigerung der Ener-
gieeffizienz.

Aufgrund weiter steigender Ausstattungsraten mit Computern und eines weiteren Wachstums von 
Servern ist dennoch ein Anstieg des Stromverbrauchs in diesem Bereich in Baden-Württemberg zu 
erwarten. Durch den konsequenten Einsatz von Green IT ließe sich dieser Verbrauchsanstieg nahezu 
kompensieren. 

Der Stromverbrauch für Beleuchtung beträgt im Sektor Gewerbe, Handel und Dienstleistungen 
durchschnittlich 20 %. Die Beleuchtungstechnik birgt daher ein großes Einsparpotenzial. Die technische 
Entwicklung im Beleuchtungsbereich schreitet rasch fort (aktuell u. a. durch die Verfügbarkeit von 
LED-basierten Leuchtmitteln), so dass heute von einem Einsparpotential von mindestens 25 % ausge-
gangen werden kann. 

Die Einführung unternehmensbezogener Energiemanagementsysteme kann je nach Ausgangslage 10 
bis 15 % des Endenergiebedarfs eines Unternehmens einsparen. Bezogen auf den derzeitigen Endenergie-
bedarf des Sektors GHD bedeutet dies ein Einsparpotential von 6 – 10 TWh pro Jahr, was der jährlichen 
Stromerzeugung eines Kernkraftwerkes entspricht. Davon dürften etwa 33 %, d. h. 4 – 6,7 TWh, auf 
Einsparungen bei elektrischen Querschnitts-Technologien (Pumpen, Motoren, Beleuchtung, Druckluft) 
entfallen. Diese Einsparpotenziale wollen wir erschließen helfen.

Klimaanlagen am besten 

durch angepasste 

Bau weise vermeiden.

Der industrielle 

Strombedarf konzent-

riert sich auf wenige 

Branchen.

Die Gesundheitseinrichtungen gehören zu den größten Energieverbrauchern im Sektor GHD. Wir 
wollen daher spezielle Angebote zur Steigerung der Energieeffizienz für diese Zielgruppe entwickeln.

Soweit in den Unternehmen keine ausreichenden Investitionsmittel zur Verfügung stehen und keine 
Kreditfinanzierung möglich oder gewünscht ist, gilt es, privates Kapital für die Maßnahmen zu er-
schließen. Hierfür bietet sich insbesondere Contracting an. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass dieses 
Instrument künftig verstärkt genutzt wird. Zudem wollen wir neutrale Informationen erarbeiten und 
den Zielgruppen wie beispielsweise kleinen und mittleren Unternehmen zur Verfügung stellen.

Der Stromverbrauch für industrielle Anwendungen beträgt derzeit rund 44 % des gesamten Endenergie-
v erbrauchs an Strom in der Industrie. Etwa die Hälfte davon wird allein in den vier für Baden-Würt-
temberg besonders wichtigen Branchen Maschinenbau, Fahrzeugbau, Metallbau und Papierherstellung 
eingesetzt. Dies belegt die hohe Relevanz dieser Branchen für den Klimaschutz in Baden-Württemberg.

Die stromintensiven Prozesse in der Industrie sind noch in einigen Bereichen unter Effizienzgesichts-
punkten zu optimieren. Ein weiterer und auch größerer Nutzen kann jedoch durch eine intelligente 
Einbindung der energieintensiven Industrie in den Energiemarkt entstehen, indem verschiebbare Lasten 
die Systemstabilität bei fluktuierenden erneuerbaren Energien verbessern (s. Kapitel D.1.4.4.2). 
Dies wollen wir in unsere Überlegungen zu einem Kapazitätsmarkt in Deutschland einbeziehen.
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Maßnahmen

M9 Energieberatung für Unternehmen
Die Energieberatung für kleine und mittlere Unternehmen soll flächendeckend ausgebaut und 
vernetzt werden. Dabei steht eine ganzheitliche, technologieoffene und betriebsspezifische Be-
ratung und Analyse der Energieeffizienzpotentiale in den Unternehmen im Vorder grund. Sowohl 
die Produktionsprozesse als auch die Querschnittstechnologien (Pumpen, Motoren, Beleuch-
tung, Druckluft, Informations- und Kommunikationsgeräte) sollen energetisch optimiert werden. 
Darüber hinaus soll ein Informations- und Motivationsprogramm die Energieberatung in Unter-
nehmen initiieren und auswerten. Dieses Programm soll die Unternehmen im Land rund um 
die Themen Energieberatung und Energieeffizienztechniken informieren und sensibilisieren.

M10 Energieeffizienz in Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitseinrichtungen gehören zu den größten Energieverbrauchern im Sektor Gewerbe, Handel, 
Dienstleistungen (GHD). Wo so viel Energie verbraucht wird, gibt es auch große Energieeffizienz-
potentiale. Viele Einrichtungen haben keinen genauen Überblick wo, wie viel Energie verbraucht 
wird. Es handelt sich oftmals um historisch gewachsene Gebäudekomplexe mit einer großen 
Leitungsinfrastruktur. Aus diesem Grund will das Land gezielt Energieberatungen in Gesund-
heitseinrichtungen fördern. Auch will das Land gemeinsam mit der Baden-Württembergischen 
Krankenhausgesellschaft Fachtagungen durchführen, um gute Beispiele für Energieeffizienztech-
niken in Gesundheitseinrichtungen vorzustellen und die Diskussion innerhalb der Fachwelt 
anzuregen. Zudem soll eine Best Practice Broschüre zu Energieeffizienztechniken in Gesund-
heitseinrichtungen erstellt und veröffentlicht werden.

M11 Moderierte lokale/regionale Energieeffizienznetzwerke
Wir wollen regionale Partner einbinden und mit ihnen zusammen lokale und regionale Kompetenz-
stellen einrichten sowie lokale und regionale Energieeffizienznetzwerke fördern. Die Kompetenz-
stellen sollen die Vernetzung von lokalem Energieangebot und -nachfrage stärken, Kenntnisse 
der lokalen und regionalen Strukturen erarbeiten und diese in Form einer Informationsplatt-
form vorhalten und anbieten, Kontakte zwischen möglichen Partnern herstellen sowie Beratung 
hinsichtlich technischer Lösungen, Fördermöglichkeiten oder rechtlicher Rahmen bedingungen vor-
nehmen oder vermitteln. Die Kompetenzstellen stehen Bürgerinnen und Bürgern und Kommunen 
als Ansprechpartner und für Beratungsleistungen zur Verfügung. Sie sollen an bereits bestehende 
regionale Einrichtungen wie z. B. regionale Energieagenturen, Regio nalverbände, Industrie- und  
Handelskammern angebunden werden. Der Aufbau von 30 Kompetenzstellen ist vorgesehen.

Maßnahmen

M6 Heizungspumpen-Austauschaktion
Das Energieeinsparpotential durch den Austausch von älteren Heizungspumpen ist enorm. Diese 
haben im Vergleich zu modernen Pumpen häufig eine um ein Vielfaches höhere elektrische Leis-
tungsaufnahme – auch im Teillastbetrieb – und sind die ganze Heizperiode über in Betrieb – nicht 
selten auch das ganze Jahr.

Ein Tausch der alten Pumpe gegen eine Hocheffizienz-Pumpe, verbunden mit einer fachmänni-
schen hydraulischen Einstellung des Heizungsnetzes, ist höchst rentabel für den Geldbeutel und 
sinnvoll für das Klima. Aufgrund der Vielzahl an veralteten Pumpen kann dadurch landesweit ein 
größeres Einsparpotential erschlossen werden.

Das Land Baden-Württemberg hat im Jahr 2012 gemeinsam mit dem Fachverband Sanitär-Hei-
zung-Klima Baden-Württemberg sowie zwei Pumpenherstellern eine Heizungspumpen-Austausch-
aktion mit Gewinnspiel angeboten.

Um den Pumpentausch weiter anzuregen, baut das Land 2013 und 2014 seine Aktivitäten aus. Es 
wird ein Handlungskonzept mit „Regieanweisungen“ und Unterstützungsbausteinen entwickelt, 
um möglichst viele regionale Aktionen zu initiieren und diese zu unterstützen. Eine Intensivie-
rung der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Heizungspumpen ist über einen Vereinswettbewerb 
vorgesehen. Auch flankierende Maßnahmen in der Öffentlichkeit sowie Beratungsleistungen sol-
len den Austausch fördern. Darüber hinaus sollen alle am Bau Beteiligte im hydraulischen Ab-
gleich fortgebildet und dafür sensibilisiert werden. Die Bündelung der Maßnahmen erfolgt 
über die Website www.meine-sparpumpe.de.

M7 Energiemanagement Landesliegenschaften
Ein systematisches und flächendeckendes Energie- und Kostencontrolling wurde eingeführt. 
Dieses soll Energiekennwerte für alle Landesgebäude entwickeln und auswerten. Das Energie-
management wird gezielt genutzt, um den energetischen Handlungsbedarf in den landes eigenen 
Gebäuden zu erkennen.

Maßnahmen und Ziele:

a)  Neustrukturierung und Ergänzung vorhandener Messeinrichtungen  
für Wärme und Strom

b)  Einsatz neuer Zählertechnologien zur automatisierten Verbrauchserfassung  
für ein kontinuierliches Energiecontrolling

c)  Fortführung, Anpassung und Integration des vorhandenen Energiemanagement-
systems im Rahmen der vom Ministerrat beschlossenen Einführung der Öko- 
Auditierung in der Landesverwaltung

d)  Durchführung von Schulungen und Aktionstagen zur Förderung eines  
energiebewussten Nutzerverhaltens

e)  Umsetzung der Handlungsleitlinien zur Energieeinsparung beim Bau und  
Betrieb von Serverräumen und Rechenzentren

M8 Stromeinsparung in Kommunen
Das Land wird seine Förderung des Einsatzes effizienter Straßenbeleuchtungsanlagen und Be-
leuchtungssysteme im Rahmen des Förderprogramms Klimaschutz Plus fortsetzen.
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Maßnahmen

M17 Contracting-Offensive
Schlüsselthemen einer Maßnahmenumsetzung sind die Finanzierung und Amortisation. Die Dienst-
leistung Contracting bietet einerseits die Option einer budgetneutralen Maßnahmenfinanzierung, 
unter Einbindung von Fremdkapital, andererseits können mittels Contracting fehlendes Know-
How und zusätzliche Zeit- und Personalressourcen erschlossen werden. Wir wollen daher die 
Dienstleistung Contracting in ihren Möglichkeiten bekannter und attraktiver machen und so den 
Contracting-Markt in Baden-Württemberg beleben. Neutrale Informationen sollen erarbeitet und 
den Zielgruppen wie beispielsweise kleinen und mittleren Unternehmen zur Verfügung gestellt 
werden. Das Angebot von und die Nachfrage nach Contractinglösungen sollen stärker als bisher 
auf Energieeffizienzmaßnahmen ausgeweitet werden. Im Rahmen der Contracting-Offensive 
Baden-Württemberg sollen aufgeteilt nach den Zielgruppen Kommunen, Unternehmen und 
Gebäudebesitzer und unter Einbindung aller relevanten Akteure Musterlösungen erarbeitet, vor-
handene Angebote verbessert und bestehende Hemmnisse beseitigt werden.

M18 Pilotprojekte „Energieeffiziente Gewerbegebiete"
Die Energieversorgung in Industrie- und Gewerbegebieten muss stärker vernetzt und abgestimmt 
werden. Schon bei der Planung von Industrie- und Gewerbegebieten sollten Angebots- und Nut-
zungscluster gebildet werden. Die Landesregierung wird Pilotprojekte „Energieeffiziente Gewerbe-
gebiete“ fördern, die Synergieeffekte zwischen Unternehmen berücksichtigen. Erfahrungen aus 
vergangenen Projekten werden berücksichtigt.

1.4.2.2. Strom und Wärme gemeinsam erzeugen

Durch den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) kann die Effizienz der Verbrennung fossiler 
Energieträger maßgeblich verbessert werden, da durch die gekoppelte Nutzung von Strom und Wärme 
bis zu 90 % der Primärenergie genutzt werden können (s. Kapitel D 2.4.2).

KWK ist einerseits eine wichtige Übergangstechnologie für die Wärmeerzeugung aus fossilen Energie-
trägern. Anderseits können weiter ausgebaute KWK-Strukturen auch in einer nachfossilen Zeit mit 
EE-basierten gasförmigen Energieträgern (u. a. Wasserstoff bzw. EE-Methan) genutzt werden.

Die Anwendungsmöglichkeiten umfassen eine große Bandbreite von Mikro-Blockheizkraftwerken bis 
hin zur Speisung großer Wärmenetze durch Heizkraftwerke. Deshalb kann der weitere Ausbau der KWK, 
insbesondere mit kleineren und mittleren erdgasbefeuerten Heizkraftwerken und Blockheizkraftwer-
ken, neben der Effizienzsteigerung und dem Ausbau erneuerbarer Energien, einen wesentlichen Beitrag 
zum Gelingen der Energiewende liefern. Werden KWK-Anlagen mit Wärmespeichern ausgestattet, 
können sie dazu beitragen, das fluktuierende Angebot von Wind und Sonne auszugleichen.

Die beim Einsatz der KWK erzielbare Wärmegutschrift reicht häufig nicht für einen kostendecken-
den Betrieb aus, so dass die KWK derzeit noch gefördert werden muss. Hierfür stehen neben den 
Fördermöglichkeiten des Bundes verschiedene Landesprogramme und Wettbewerbe zur Verfügung. 
Auch die Novellierungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und der Gasnetzzugangsverord-
nung liefern erhöhte Anreize zum Ausbau der KWK auf der Basis von Biomasse.

KWK-Anlagen führen zu 

einer besseren Brenn-

stoff-Ausnutzung.

Maßnahmen

M12 Bewusstseinsbildung zum Thema Energieeffizienz
Die Arbeitsgruppe Energie und Klima des Nachhaltigkeitsbeirates soll in einem Aktionsprogramm 
mit konkreten Projektvorschlägen dazu beitragen, die Ziele des IEKK im Bereich Energieeffizienz 
im Land positiv zu stärken.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz, insbesondere Auszubildende, sollen hinsicht-
lich der Themen Energieeffizienz und Energieeinsparung sensibilisiert und geschult werden, ver-
bunden mit dem Ziel, ihnen eine Teilhabe an den Einsparungen zu verschaffen. 

Unter dem Motto „Leitstern Energieeffizienz“ wird ein landesweiter Wettbewerb auf Kreisebene 
durchgeführt, mit dem der Stand der Effizienzbemühungen sowie deren Perspektiven und Ent-
wicklungen verglichen werden sollen.

Unter dem Motto „Leuchtturmregion Energieeffizienz“ soll am Beispiel des Biosphärengebiets 
Schwäbische Alb aufgezeigt werden, wie eine ganze Region einen besonders hohen Energieeffi-
zienzstandard erreichen kann. Dies soll anderen Regionen eine Orientierung geben und zum 
Nachahmen anregen.

M13 Energieeffizienztische
Wir wollen in Baden-Württemberg den Erfahrungsaustausch von Energieverantwortlichen bzw. 
technischen Betriebsleiterinnen und Betriebsleitern aus Unternehmen sowie Gesundheitsein-
richtungen zum Thema erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Form von Energieeffizi-
enztischen weiter ausbauen. Diese längerfristig angesetzten branchenübergreifenden und bran-
chenspezifischen Energieeffizienztische sollen im Rahmen des Klimaschutz-Plus-Förderprogramms 
gefördert werden.

M14 Energiemanagementsysteme für Unternehmen
Gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern, den Branchenvertretungen sowie der 
Wirtschaftsinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie wollen wir landesweit informieren und ggf. zu-
sätzliche Unterstützungsangebote zur Einführung von Energiemanagementsystemen bei kleinen 
und mittleren Unternehmen unter Berücksichtigung von deren betrieblichen Gegebenheiten 
initiieren.

M15 Informationskampagne „Green Office“
Wir wollen eine Informationskampagne zum Thema „Green Office“ starten, um das Energieein-
sparpotential durch energieeffiziente Bürogeräte, Kommunikationsgeräte und Server sowie eines 
energiebewussten Verhaltens der Nutzer dieser Geräte im Sektor Gewerbe/Handel/Dienstleistun-
gen zu erschließen.

M16 Effizienzfinanzierung Mittelstand
Investitionen, die zu deutlichen Energieeinsparungen führen, wie beispielsweise in Maschinen 
und Anlagen, Prozesskälte und -wärmetechnik sowie Informations- und Kommunikationstechnik, 
werden seit April 2012 im Förderprogramm „Energieeffizienzfinanzierung Mittelstand“ des Landes 
gefördert. Wir wollen damit die finanziellen Anreize für Energieeffizienzmaßnahmen in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen durch Bereitstellung von Mitteln aus dem Landeshaushalt 
erhöhen. Die Haushaltsmittel sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt.
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Wir haben das Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energieträger an der Bruttostromerzeugung bis zum 
Jahr 2020 auf etwa 38 % zu steigern. Hierfür sollen insbesondere die Photovoltaik (Zielwert 12 %) und 
die Windenergie (Zielwert 10 %) ausgebaut werden. Die Anteile von Wasserkraft und Biomasse sollen 
jeweils etwa 8 % betragen. Bei der Tiefen-Geothermie sind mittelfristig keine großen Zuwachsraten zu 
erwarten. Die folgende Tabelle zeigt die Ausbauziele in TWh.

Als generelle Grundlage wollen wir eine landesweite Potenzialanalyse für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien vorlegen. Zudem wollen wir die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an den Investitio-
nen unterstützen.

2010 2011 2020 2050

Wasserkraft 5,2 4,114 5,5 6,0

Biomasse15 3,4 3,6 4,9 6,0

Geothermie 0,0 0,0 0,3 2,0

Windenergie 0,5 0,6 6,4 18,0

Photovoltaik 2,1 3,3 7,6 16,7

Gesamtstromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien in Baden- 
Württemberg [TWh/a]

11,2 11,6 24,7 48,8

14 2011 war witterungsbedingt ein weit unterdurchschnittliches Wasserjahr. In einem sog. Normaljahr, ein Jahr mit durchschnittlichen 

Wasserbedingungen, hätten die Wasserkraftwerke in Baden-Württemberg in 2011 rund 5,3 TWh erzeugt.
15 Biomasse: Feste und flüssige Biobrennstoffe, Biogas, Deponie- und Klärgas sowie der biogene Anteil des Abfalls. 

In Baden-Württemberg wird angesetzt, dass der biogene Anteil in Müllverbrennungsanlagen 50 % beträgt.

Tabelle 2: Energieszenario Baden-Württemberg 2050 – Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

Maßnahmen

M20 Landesweite Potenzialanalyse zum Ausbau der erneuerbaren Energien
Wir werden für alle Sparten der erneuerbaren Energien eine landesweite Potenzialanalyse erstellen 
und diese allen interessierten Planungsträgern, Investoren und Bürgerinnen und Bürgern zur Verfü-
gung stellen.

M21 Unterstützung von Bürgerenergieanlagen
Bürgerenergieanlagen schaffen Akzeptanz vor Ort, sie mobilisieren privates Kapital für die Ener-
giewende und sie tragen damit zu einer ökologischen und sozial verwurzelten Energieerzeugung 
bei, die gleichzeitig die lokale Wertschöpfung steigert. Wir unterstützen die Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger an Anlagen der erneuerbaren Energien durch Fortbildungsveranstaltungen 
und Informationsmaterialien.

M22 Ökostrombeschaffung für Landesgebäude
Der Anteil von Ökostrom am Stromeinkauf der Landesliegenschaften liegt derzeit bei etwa 50 %. 
Ab dem Jahr 2015 soll der Energiebezug bei Strom vollständig auf Basis von Ökostrom erfolgen. 
Durch die Substitution von konventionell erzeugtem Strom durch Ökostrom kann die CO

2
-Bilanz 

verbessert werden. Gleichzeitig kann die Ausschreibung von Ökostrom dazu beitragen, die Stro-
manbieter am Markt zu motivieren, in Erneuerbare-Energien-Anlagen zu investieren. Die Aus-
schreibungsbedingungen für Ökostrom geben Qualitätsanforderungen vor, die auch eine Al-
tersbeschränkung von EE-Stromerzeugungsanlagen enthalten. Diese Anforderungen werden 
vertraglich vereinbart und müssen durch unabhängige Institutionen nachgewiesen werden.

Im Energieszenario 2050 soll der Beitrag der KWK zur jährlichen Bruttostromerzeugung bis 2020 auf 
12,8 TWh gesteigert werden. Dies entspricht einer Verdopplung des derzeitigen Anteils von 10 % auf 
20 %. Mit 54 % Anteil dominiert KWK-Strom aus Erdgas, gefolgt von Kohle mit 31 % und Biomasse 
mit 15 %. Auch im Jahr 2050 ist die KWK-Stromerzeugung mit einem Anteil von 18 % noch von 
großer Bedeutung.

1.4.3. Langfristig umsteuern auf erneuerbare Energien

Zu einer langfristigen Umstellung auf erneuerbare Energiequellen gibt es keine vernünftige Alterna-
tive. Wir stellen uns in Baden-Württemberg dieser Verantwortung und streben an, die notwendige 
Umstruk turierung bei Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit unter Beachtung des Natur- und 
Artenschutzes konsequent voran zu bringen. 

Die Anteile der erneuerbaren Ener-
gien an der Stromversorgung in 
Baden-Württemberg steigen von 
Jahr zu Jahr. Die Dynamik des Zu-
wachses ist beachtlich. Die Brut-
tostromerzeugung aus erneuer-
baren Energien lag im Jahr 2011 
bei 11,5 TWh13. Dies entspricht 
19,2 % der Brutto strom erzeugung 
im Land. Mit einem Anteil von 1 % 
leistet dabei die Windenergie der-
zeit nur einen sehr geringen Beitrag 
zur Stromerzeugung.

Maßnahmen

M19 Landeskonzept Kraft-Wärme-Kopplung
In einem Landeskonzept Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) werden alle Informationen über beste-
hende und geplante KWK-Anlagen und Wärmenetze zusammenfassend dargestellt. Es enthält 
geeignete Förderinstrumente, um die Marktdurchdringung der KWK zu verbessern. Ein zu erar-
beitender Wärme- und Kälteatlas wird die weiteren Ausbaupotenziale aufzeigen. Das KWK-Kon-
zept soll auch die langfristige Perspektive eines möglicherweise schwankenden Wärmebedarfs 
angemessen berücksichtigen. Der notwendige Zubau an gasgefeuerten KWK-Anlagen in Baden- 
Württemberg bis zum Jahr 2020 beträgt etwa 1.000 MW elektrischer Leistung. Davon sollte etwa 
die Hälfte als KWK-Anlagen mit einer Leistung von weniger als 10 MW errichtet werden. Das 
KWK-Konzept zeigt Wege auf, wie in Baden-Württemberg volatile Einspeisungen mit erneuer-
baren Stromanteilen ergänzt werden können. Das Konzept enthält Vorschläge, wie zum Beispiel 
eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, mit denen Hemmnisse bei der praktischen Errichtung von 
Mikro-BHKW bis hin zu KWK-Großkraftwerken abgebaut werden können.

13 UM Baden-Württemberg (Hrsg.): Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg 2011, September 2012
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setzes ein umfangreicher Windenergieerlass (GABl. S. 413 ff) erarbeitet. Dieser ist am 10. Mai 2012 in 
Kraft getreten. Um Behörden sowie Planungs- und Vorhabensträger bei der Bearbeitung der z. T. 
komplexen Fragestellungen (z. B. im Bereich Artenschutz, Landschaftsschutz, Flugkorridore der Bundes-
wehr) weiter zu unterstützen, wurden und werden weitere, konkretisierende Handreichungen bereit-
gestellt. In diesem Sinne wurden bei den Regierungspräsidien und Regionalverbänden auch Kompe-
tenzzentren für alle Fragen zum Ausbau der Windkraft eingerichtet.

Die Landesregierung wird prüfen, inwieweit das Repowering von Windkraftanlagen vereinfacht oder 
ggf. stärker vorangetrieben werden kann. Zusätzlich wurde bei der Landesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) ein „Kompetenzzentrum Wind“ eingerichtet, das in 
erster Linie Genehmigungsbehörden, Kommunen und Planungsträger in fachlichen, planerischen, 
technischen und naturwissenschaftlichen Fragen beraten soll, die im Zusammenhang mit dem Ausbau 
der Windenergie stehen. Fachlich werden insbesondere der Artenschutz und der technische Immis-
sionsschutz abgedeckt. 

Wir wollen einen schnellen, flexiblen sowie natur- und landschaftsverträglichen Ausbau der Wind-
energie in Baden-Württemberg unter der Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger und weiteren Maß-
nahmen vor Ort fördern.

Maßnahmen

M23 Bereitstellung landeseigener Grundstücke für Windenergieanlagen
Wir werden landeseigene forst- und landwirtschaftliche Grundstücke für die Windenergienutzung 
bereitstellen. Im Rahmen der Landeshaushaltsordnung werden Bürgerwindanlagen und Wind-
energieanlagen, die im hohen Maße zur regionalen und kommunalen Wertschöpfung beitragen, 
dabei präferiert.

M24 Forschung zu Windenergieanlagen
In Baden-Württemberg bestehen aufgrund des bergig komplexen Geländes besondere Vorausset-
zungen für die Windenergienutzung. Dies erfordert spezifische Forschungen z. B. zu Werkstoffen, 
Auslegung und Betriebsführung, Modellierungen in diesen Lagen sowie Untersuchungen zu Maß-
nahmen in Bezug auf eine Vereisungsproblematik (z. B. Test von Eisdetektoren und Blattheizungen) 
und Blitzeinschläge. Wir wollen solche Forschungen unterstützen.

M25 Windenergie-Dialog
Weil gerade beim Windenergieausbau evident ist, dass das ambitionierte Ziel nur erreicht werden 
kann, wenn alle Verwaltungsebenen, die Verbände, Wirtschaft, Wissenschaft sowie Bürgerinnen 
und Bürger an einem Strang ziehen, wird ein enger Dialog mit den Akteuren geführt (Arbeitskreis 
Windenergie in Baden-Württemberg, Windbranchentag, Windcluster Baden-Württemberg, Wind-
energie Forschungsnetzwerk Süd, Facharbeitsgruppe Windkraft und Artenschutz).

M26 Informationen und Handreichungen zur Windenergie
Um einen sachorientierten öffentlichen Meinungsbildungsprozess zu unterstützen sowie die fach-
liche Bearbeitung der komplexen Fragestellungen durch die Planungsträger und Behörden zu 
fördern, stellen wir den Energiewendeakteuren in verschiedenen Themenfeldern fortlaufend In-
formationen, Untersuchungen und Handreichungen zur Windenergie bereit. Zu nennen sind 
beispielsweise die Kartierung des Rot- und Schwarzmilans, die Checkliste für Genehmigungsunter-
lagen oder die Liste mit häufig gestellten Fragen und Antworten zur Windenergie.

1.4.3.1. Günstige Rahmenbedingungen für die Windkraft schaffen

Die Windenergie stellt eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende dar, denn sie ist neben der 
Wasserkraft unter den erneuerbaren Energien die kostengünstigste Technologie zur Strombereitstellung. 
Außerdem ist die Windenergie über den gesamten Produktlebenszyklus mit geringen Treibhausgas-
emissionen verbunden, hat einen geringen Flächenbedarf (land- und forstwirtschaftliche Nutzungen 
sind mit geringen Einschränkungen möglich) und bietet in Form von Bürgerwindrädern zudem gute 
Möglichkeiten der Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an der Energiewende. 

Baden-Württemberg steht bei der Nutzung der Windenergie im bundesweiten Vergleich weit unten. 
Ende 2011 gab es im Land nur 378 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 486 MW. Damit können nur 
0,9 % des baden-württembergischen Stromverbrauchs gedeckt werden. Die Trendwende in Sachen 
Windenergie ist noch nicht erreicht. Mit nur neun neuen Anlagen und einer installierten Leistung von 
17 MW im Jahr 2011 ist das Land sogar hinter den Stadtstaat Bremen zurückgefallen.

Der Grund für den trägen Ausbau der Windenergie liegt weder im fehlenden Windenergiepotenzial 
noch an der Ermangelung geeigneter Flächen, sondern in der restriktiven Haltung früherer Regierungen 
gegenüber der Errichtung von Windenergieanlagen. Dies hatte ein nachteiliges Planungs- und Inves-
titionsklima im Land hervorgerufen.

Diesen Zustand wollen wir ändern. Bis zum Jahr 2020 sollen mindestens 10 % der Stromerzeugung in 
Baden-Württemberg aus Windenergieanlagen gedeckt werden. Hierfür sind rund 1.100 neue Anlagen 
mit einer mittleren Leistung von je 2,5 MW erforderlich. Der jährliche Zubau muss dazu bis 2015 auf 
rund 130 Anlagen pro Jahr ansteigen. 

Bis 2050 kann die Windenergie rund 25 % des Stromverbrauchs in Baden-Württemberg decken. Bei einer 
mittleren Größe von etwa 4 MW wären dann rund 2.500 Anlagen in Baden-Württemberg vorhanden.

Um sicherstellen, dass es durch den forcierten Ausbau der Windenergie nicht zu Engpässen beim 
Netzanschluss oder im Stromnetz selbst kommt, gilt es insbesondere die Kompatibilität der Windaus-
bauziele mit der vorhandenen Netzinfrastruktur bzw. den Netzausbauplanungen zu prüfen. Den zu-
ständigen Netzbetreibern werden deshalb die räumlich hoch aufgelösten Informationen aus dem Po-
tenzialatlas Erneuerbare Energien zur Verfügung gestellt. Sollten sich Diskrepanzen ergeben, können 
diese Ergebnisse in die Entwicklung des strategischen Netzausbauplans auf Verteilnetzebene einfließen 
(siehe auch Kapitel E 1.4.5.b.).

Die wichtigste Voraussetzung für den Ausbau der Windenergie stellt die am 9. Mai 2012 vom Landtag 
Baden-Württemberg beschlossene Änderung des Landesplanungsgesetzes (GBl. S. 285) dar. Bis zu dieser 
Änderung wurden in den Regionalplänen flächendeckend Vorrang-, aber auch Ausschlussgebiete für 
Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen festgelegt. In den Ausschlussgebieten waren Wind-
energieanlagen nicht zulässig. Nach der Änderung des Landesplanungsgesetzes können in den Regional-
plänen nur Vorranggebiete festgelegt werden, also Gebiete, in denen Windenergieanlagen zulässig 
sind. Zusätzlich können Städte, Gemeinden und sonstige Träger der kommunalen Bauleitplanung 
jetzt neu Flächen für Standorte regionalbedeutsamer Windenergieanlagen ausweisen. Damit sind die 
planerischen Weichenstellungen für einen raschen Ausbau der Windenergie geschaffen worden.

Um die Planungs-, Genehmigungs- und Vorhabensträger bei ihren Aufgaben zu unterstützen und eine 
einheitliche Verwaltungspraxis sicherzustellen, wurde zeitgleich zur Änderung des Landesplanungsge-

Bisher spielt die Wind - 

kraft bei der Strom-

erzeugung noch keine 

große Rolle. Das wollen 

wir ändern.

Mit dem Landes-

planungsgesetz haben 

wir wichtige Weichen 

für den Ausbau der 

Windkraft gestellt.
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1.4.3.3. Ökologisch verträglicher Ausbau der Wasserkraft

Die Nutzung der Wasserkraft gehört zu den traditionellen Anwendungen erneuerbarer Energien. Gerade 
deshalb sind gute und geeignete Standorte schon sehr lange genutzt. Die jährliche Energieerzeugung 
aus Wasserkraft hat in Abhängigkeit von der Wasserführung der Fließgewässer ein etwa gleichbleibendes 
Niveau von etwas über 5 TWh. 

Insbesondere mit dem Neubau des Kraftwerks Rheinfelden, dem Einbau der Wehrturbine beim Kraft-
werk Albbruck-Dogern und der im Rahmen der Konzessionserneuerung der Hochrheinkraftwerke 
stattfindenden systematischen Ausbau- und Renovierungsmaßnahmen wird sich die Jahresstromerzeu-
gung aus Wasserkraft um etwa 300 GWh erhöhen.

Ausbaupotenziale bestehen bei der Wasserkraft in erster Linie in der Modernisierung und technischen 
Überholung bestehender Anlagen. Auf diesem Sektor gibt es einen Investitionsstau, weil das beste-
hende Vergütungssystem im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Regelfall keinen 
ausreichenden Spielraum für eine Wiedererwirtschaftung der notwendigen Investitionen lässt. 

Zudem haben viele Inhaber alter Wasserrechte grundsätzliche Bedenken hinsichtlich einer Neuinves-
tition, weil dann die bisher bestehenden unbefristeten alten Wasserrechte im Rahmen einer neuen 
Bewilligung verloren gehen. Wegen der sehr langen technischen Standzeit gerade alter Anlagen be-
steht für die Eigentümer in der Regel auch keine zwanghafte Notwendigkeit für Investitionen.

Deshalb wollen wir uns dafür einsetzen, dass im EEG bessere Vergütungsstrukturen für kleine Anlagen 
bei Modernisierung und leistungserhöhendem Zubau geschaffen werden. Außerdem werden wir im 
Verbund mit den Wasserbehörden intensiv für die Modernisierung bestehender Anlagen und den 
Ausbau der Wasserkraft werben und ein Förderprogramm zur Modernisierung und den leistungserhö-
henden Zubau bei kleinen und alten Wasserkraftanlagen installieren.

Die landesweit flächendeckende Erfassung der Restpotentiale wird etwa im Jahr 2014 abgeschlossen sein. 
Die im Rahmen dieser flächendeckenden Gewässeruntersuchung erkannten Möglichkeiten zur Nutzung 
weiterer Potenziale der Wasserkraft an vorhandenen Querbauwerken sollen dann in einer landes weiten 
Potentialkartierung für potentielle Interessenten veröffentlicht werden. 

Maßnahmen

M28 Modellprojekte Hybrid-Kraftwerke
Wir wollen die System- und Netzintegration der Photovoltaik unterstützen. Dazu werden wir 
Modellprojekte zur Einbindung von Photovoltaik-Anlagen in Hybrid-Kraftwerke auf Basis erneuer-
barer Energien und Energiespeichertechniken unterstützen und in der Anwendung demonstrieren.

Biomasse ist ein speicherbarer Energieträger und damit räumlich und zeitlich flexibel einsetzbar. 
Zum Ausgleich der fluktuierenden Stromerzeugung aus Wind und Sonne kann vor allem Biogas 
beitragen. Die flexible Stromerzeugung, insbesondere aus Biogas, soll deshalb stärker gefördert 
werden. Dafür sollen Biogasanlagen in Modellprojekte zu Hybridkraftwerken eingebunden werden. 
Zusätzlich sind Demonstrationsprojekte zum Umstieg auf flexible Stromerzeugung in bestehen-
den Biogasanlagen erforderlich.

1.4.3.2. Ausbau der Photovoltaik

Nicht zuletzt wegen der guten meteorologischen Bedingungen hat die Solarenergie im Land einen 
hohen Stellenwert und bereits eine große Verbreitung gefunden. Der Zubau im Jahr 2011 belief sich 
bundesweit auf insgesamt 7.500 MW. In Baden-Württemberg wurden davon Anlagen mit einer Leitung 
von rund 840 MW installiert, womit der Anlagenbestand im Land auf rund 3.750 MW anwuchs. 

Dies entspricht einer installierten Pro-Kopf-Leistung von etwa 350 W. Die bundesweite Pro-Kopf-
Leistung lag Ende 2011 bei rund 300 W. Auf das gesamte Jahr 2011 betrachtet, betrug der Anteil der 
Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung in Baden-Württemberg etwa 5,4 %.

Photovoltaikanlagen liefern den Strom nicht gleichmäßig und abhängig von der regionalen Sonnen-
einstrahlung. Aber aufgrund verlässlicher Wettervoraussagen ist die Erzeugung von Solarstrom und deren 
Integration in die Erzeugungslast bereits heute gut planbar. 

Für die Umsetzung der Energiewende ist der weitere starke Ausbau der Photovoltaik unverzichtbar. 
Deren Anteil an der Bruttostromerzeugung soll daher bis zum Jahr 2020 auf 12 % wachsen. Dazu ist 
eine installierte Leistung im Land von rund 8.800 MW erforderlich. Bis 2050 kann die Leistung auf 
rund 17.000 MW steigen und 25 % des erwarteten Stromverbrauchs bereitstellen.

Zukünftig werden Photovoltaikanlagen auf Haus- und Industriedächern gemeinsam mit lokalen Spei-
chern intelligent gesteuert und können so betrieben werden, dass sie einen möglichst hohen Anteil des 
Eigenbedarfs vor Ort decken.

Ein weiteres Ziel ist, die Integration von Solarstromanlagen in lokale und regionale Kombikraftwer-
ke anzustoßen. Auch die Speicherkapazitäten von Elektrofahrzeugen könnten dabei künftig einbezo-
gen werden. Ebenfalls denkbar ist, dass bestehende Anlagen Blindleistung bereitstellen und so zur 
Netzstabilität beitragen. Damit könnte auch der Netzausbaubedarf reduziert werden.

Diese verbesserte System- und Netzintegration der Photovoltaik sollte im Rahmen einer Transfor-
mation des Verteilnetzes zu einem sogenannten Smart Grid, einem „intelligenten Netz“ umgesetzt wer-
den. Hier kommt auf die Verteilnetzbetreiber eine große Herausforderung zu, bei deren Bewältigung 
wir sie unterstützen wollen.

Photovoltaik kann im sinnvollen Verbund mit anderen erneuerbaren Energien und ergänzenden Speicher-
kapazitäten in wenigen Jahren auch in Deutschland unter günstigen Voraussetzungen genauso kosten-
günstig und sicher Strom erzeugen, wie neu gebaute konventionelle Kraftwerke. Solche Hybridkraftwerke 
werden den Übergang zu einer zuverlässigen Vollversorgung mit erneuerbaren Energien erleichtern. 
Dazu wollen wir die Realisierung von Pilotvorhaben unterstützen.

Maßnahmen

M27 Photovoltaik auf Landesgebäuden
Wir wollen die installierte Photovoltaik-Fläche auf Landesgebäuden (bisher 43.000 m²) bis zum Jahr 
2020 verdoppeln. Hierbei wird die jeweilige Eignung von Dächern unter Beachtung des Denkmal-
schutzes geprüft. Als Grundlage für einen weiteren umfassenden Ausbau werden wir ein Dach-
flächenkataster erstellen.

Auf einen weiteren 

starken Ausbau der 

Photovoltaik können wir 

nicht verzichten.
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Pellets mit einem Energiegehalt von 5 PJ exportiert. Damit werden derzeit rund 105 PJ an heimischer 
Biomasse zur energetischen Nutzung eingesetzt. Eine Steigerung der Energieerzeugung aus Biomasse 
ist also in eingeschränktem Ausmaß noch möglich. 

Die Ziele der Landesregierung für Bioenergie erfordern einen Biomasseeinsatz von gut 190 PJ.  
Neben einer weitgehenden Ausschöpfung der heimischen Potenziale bleibt dafür ein Importbedarf  
von 30 – 60 PJ.

Im Jahr 2011 wurden 3,7 TWh (13,3 PJ) Strom aus Biomasse erzeugt. Damit deckt die Bioenergie heute 
etwa ein Drittel der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ab. Die Erzeugung soll auf 4,9 TWh 
(17,6 PJ) in 2020 und auf 6 TWh (21,6 PJ) in 2050 gesteigert werden.

Seit etwa 2005 findet ein starker 
Marktzuwachs bei der Stromer-
zeugung durch Biogas-Anlagen 
statt. Mittlerweile erzeugen die 
Biogas-Anlagen mehr Strom als 
Anlagen mit fester Biomasse (z. B. 
Holz- Heizkraftwerke) oder flüssi-
ger Biomasse (z. B. Pflanzenöl-BH-
KWs). 

Biogas wird aktuell überwiegend 
aus speziell zu diesem Zweck an-
gebauten Energiepflanzen gewon-
nen, vor allem aus Mais. In 2011 
wurden rund 78.000 Hektar bzw. 
9,4 % der Ackerfläche in Baden- 
Württemberg zur Erzeugung von 
Biogas genutzt. Eine weitere Stei-
gerung erscheint aus Gründen der Konkurrenz zur Nahrungsmittelpro duktion und zur Biodiversität 
nur noch in geringem Umfang möglich. 

Für die zusätzlich benötigte Biomasse wollen wir deshalb vorwiegend auf Reststoffe zurückgreifen. 
Das sind insbesondere tierische Exkremente, die bisher max. zu 15 % genutzt werden, sowie nicht für 
die Tierfütterung benötigter Grünlandaufwuchs. Zusätzlich müssen zukünftig auch bisher kaum ein-
gesetzte Substrate herangezogen werden, z. B. leicht vergärbare Reste aus der landwirtschaftlichen 
Verarbeitung, Bioabfall und nicht holzige Grünabfälle, aber auch schwieriger vergärbare, halmgutartige 
Reststoffe aus der Landschaftspflege und Stroh. 

Bio- und Grünabfälle werden bislang überwiegend nur als Kompost verwendet. Neben einem Ausbau 
der getrennten Sammlung wollen wir uns dafür einsetzen, der Kompostierung eine energetische Nut-
zung vorzuschalten. Holziges Material kann in Feuerungsanlagen, nicht holziges Material in Vergä rungs-
anlagen genutzt werden. Hier bietet zudem die neu in das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) aufge-
nommene gesonderte Vergütung der Bioabfallvergärung eine interessante Einnahmequelle für Kommunen.

Auch bei Festbrennstoffen sind die leicht verfügbaren Potenziale weitgehend ausgeschöpft. Nennens-
werte freie Potenziale bestehen noch bei Grünabfällen und in der Landschaftspflege. 
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Bild 18: Stromerzeugung aus Bioenergie in BW (Daten: Umweltministerium Baden-Württemberg – Erneuerbare Energien 
in Baden-Württemberg 2011; September 2012)

Wir setzen auf Bio-

masse aus Reststoffen.

Wir gehen davon aus, dass sich die jährliche Stromerzeugung aus Wasserkraft in Jahren mit einem 
durchschnittlichen jährlichen Abflussverhalten der Fließgewässer insgesamt um etwa weitere 0,5 TWh/a 
erhöhen lässt.

1.4.3.4. Biomasse nachhaltig und effizient nutzen

Auf die gesamte Endenergie (Strom, Wärme, Kraftstoff) bezogen ist die energetische Nutzung von 
Biomasse mit rund 70 % Anteil die derzeit wichtigste erneuerbare Energieform. Wegen des begrenzten 
verfügbaren Potenzials wird ihr relativer Anteil jedoch mittel- und langfristig sinken. Unter Biomasse 
verstehen wir im weiteren Zusammenhang die im Erneuerbare-Wärme-Gesetz des Bundes fixierten 
Energieträger16.

Biomasse ist ein knappes und von vielen Seiten nachgefragtes Gut, so dass eine effiziente Nutzung 
notwendig ist. Neben der Nutzung als Energieträger muss auch die stoffliche Nutzung von Biomasse 
beachtet werden. Der Klimaschutz und die Substitution fossiler Rohstoffe werden bei stofflicher 
Nutzung, etwa von Holz als Baustoff, häufig in höherem Maße unterstützt als bei der energetischen. 
Integrative Konzepte und Nutzungskaskaden, die eine energetische erst nach einer vorherigen stofflichen 
Nutzung vorsehen, müssen deshalb Vorrang haben.

In der ersten Fortschreibung des Biomasse-Aktionsplans Baden-Württemberg vom Januar 2010 wird 
das technische Biomassepotenzial auf 130 – 160 PJ geschätzt. Das entspricht 8 – 10 % des derzeitigen 
Primär energieverbrauchs. Für die bestehende Nutzung im Jahr 2011 werden bereits rund 125 PJ 
Biomasse benötigt. 

Etwa 23 PJ vor allem flüssige Biomasse (v. a. Biotreibstoffe) werden aus anderen Bundesländern und 
dem Ausland importiert. Über Biomasse-Exporte ist wenig bekannt, es werden aber schätzungsweise 

Maßnahmen

M29 Förderprogramm „Kleine Wasserkraftanlagen“
Wir setzen ein Landes-Förderprogramm zur Modernisierung und dem leistungserhöhenden  
Zubau von kleinen Wasserkraftanlagen bis zu einer elektrischen Leistung von 1.000 kW um.

16 Nach §2 Abs 4 EEWärmeG fallen darunter a) Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung b) biologisch abbaubare Anteile von Abfällen aus Haushalten und Industrie,  

c) Deponiegas, d) Klärgas, e) Klärschlamm im Sinne der Klärschlammverordnung und f) Pflanzenölmethylester.

Biomasse ist knapp. 

Wir müssen sie effizient 

nutzen.
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Bei Vorhaben zur Nutzung der Tiefengeothermie können gegenwärtig auch noch Akzeptanzprobleme 
vor Ort bestehen. Zudem bilden sowohl die hohen Kosten von mehr als 30 Millionen Euro pro Vor-
haben als auch das grundsätzlich bestehende Fündigkeitsrisiko deutliche Hemmschwellen für die 
Umsetzung konkreter Projekte.

Erst wenn positive Praxiserfahrungen aus umgesetzten Projekten vorliegen, können belastbarere Aus-
sagen zu den Perspektiven der Stromerzeugung aus Geothermie gemacht werden. Daher gehen wir für 
den Bereich der Stromerzeugung aus Tiefengeothermie bis 2020 nur von einem geringen Wachstum 
mit einem Beitrag von 0,3 TWh pro Jahr aus. Längerfristig könnte ein Beitrag zur Stromerzeugung in 
Höhe von 2 TWh jährlich möglich sein.

1.4.4. Bedarf und Angebot an Strom synchronisieren

Die künftige Energieversorgung soll langfristig ausschließlich auf erneuerbaren Energiequellen basieren. 
Trotzdem ist natürlich gefordert, dass Strom jederzeit ohne Nutzungsbeschränkungen zur Verfügung 
stehen soll.

Bei der konventionellen Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen wird in den Kraftwerken zeitnah 
auf den kurzfristig anfallenden Bedarf reagiert. Dies ist bei erneuerbaren Energien wie Windkraft und 
Solarstrom nicht möglich. Wind und Solarstrahlung fallen fluktuierend an und sind nicht regelbar. 
Nachfrage und Angebot an Strom sind somit nicht deckungsgleich.

1.4.4.1. Ausbau der Speicherkapazitäten

Ein wesentlicher Lösungsansatz Angebot und Nachfrage in Deckung zu bringen, liegt in der Energie-
speicherung. In den Zeiten eines hohen (gegebenenfalls überschüssigen) Stromangebots kann Energie 
gespeichert und bei Bedarf später genutzt werden. Nur mit einer ausreichenden Speicherung von 
Energie kann eine langfristige Vollversorgung auf Basis erneuerbarer Energien realisiert werden.

Strom lässt sich allerdings nur sehr begrenzt direkt speichern. In der Praxis verwendet man verschie-
dene Umwandlungstechnologien zur Speicherung:

• potenzielle Energie (z. B. Pumpspeicherwerke)
• mechanische Energie (z. B. Schwungradspeicher)
• elektrochemische Energie (z. B. Batterien)
• chemische Energie (z. B. Wasserstoff)
• elektrische Energie (z. B. Kondensatoren)

Darüber hinaus kann Strom auch auf einfache Weise in thermische Energie umgewandelt werden 
(Prinzip Tauchsieder) und zur Wärmeversorgung eingesetzt werden. Dabei geht allerdings ein Teil der 
Arbeitsfähigkeit des Stroms verloren.

Pumpspeicherkraftwerke (PSK) stellen derzeit die einzige ausgereifte Technologie und die auf abseh-
bare Zeit wirtschaftlichste Option zur Speicherung von Strom im großtechnischen Maßstab dar.  
Die Wirkungsgrade dieser Anlagen liegen bei etwa 70 – 80 % und die Kosten sind relativ gering gegen-
über anderen Speichertechnologien. 

Energiespeicher sind  

ein wesentlicher Teil 

des zukünftigen 

Energiesystems.

Zusätzlich zur Mobilisierung bisher ungenutzter Potenziale wollen wir die Effizienz der Energieum-
wandlung verbessern. Das betrifft bei landwirtschaftlichen Biogasanlagen vorwiegend die Vergärungs-
einheit, bei Feuerungsanlagen den Stromwirkungsgrad. Außerdem wollen wir marktreife Techniken 
zur Stromerzeugung aus Festbrennstoffen im kleinen Leistungsbereich fördern und weiterwickeln. 
Dadurch könnte ein Teil des vorgesehenen Ausbaus der Stromerzeugung ohne zusätzlichen Bio-
masseeinsatz stattfinden. 

Sehr wichtig ist auch die Steigerung des Gesamtwirkungsgrads durch eine verstärkte Ausbeute der 
anfallenden Wärme (s. Kapitel D.2.4.5). Vor allem bei Bestandsanlagen muss bislang ungenutzte 
Wärme sinnvoll genutzt werden. Einer der wesentlichen Vorzüge von Biogas ist die Möglichkeit der 
flexiblen, bedarfsgerechten Stromerzeugung. Dieses Potenzial muss zukünftig verstärkt gefördert werden.

1.4.3.5. Stromerzeugung aus tiefer Geothermie

Die Nutzung der Tiefengeothermie für die Stromerzeugung steht in Baden-Württemberg noch ganz 
am Anfang. Eine erste Anlage mit einer elektrischen Leistung von 500 kW ist in Bruchsal im Probe-
betrieb. In Brühl wird ein weiteres hydrothermales Vorhaben erschlossen, das für eine elektrische 
Leistung von 5 MW ausgelegt ist.

Anlagen zur Nutzung von Tiefengeothermie sind zwar durch hohe Volllaststunden geprägt, jedoch ist 
ihr Beitrag zur Stromerzeugung auch zukünftig gering. Erst bei Anlagen nach dem petrothermalen 
Prinzip könnten Temperaturen in der Größenordnung von 200 °C erreicht werden, die höhere Wir-
kungsgrade bei der Stromerzeugung ermöglichen. 

Maßnahmen

M30 Energetische Nutzung von Bio- und Grünabfall
Wir wollen die Erfassungsmenge von Bio- und Grünabfällen steigern. Auch sollen diese bisher 
überwiegend nur kompostierten Abfälle zusätzlich energetisch genutzt werden. Holziges Material 
kann in Feuerungsanlagen, nicht holziges Material in Vergärungsanlagen genutzt werden.

M31 Stromerzeugung aus biogenen Feststoffen im Leistungsbereich kleiner 500 Kilowatt
Für die Stromerzeugung aus Festbrennstoffen fehlen marktgängige Techniken im kleinen Leis-
tungsbereich. Zur Entwicklung und Markteinführung entsprechender Techniken wird das Land 
sowohl Forschung und Entwicklung als auch Investitionen in Demonstrationsanlagen fördern.

M32 Logistik-Konzepte für Landschaftspflegematerial
Große ungenutzte Potenziale gibt es bei Biomasse aus der Landschaftspflege. Es bedarf neuer 
Logistikkonzepte zur Erfassung dieser weit verstreut anfallenden Biomassen. Durch die Förde-
rung von erfolgsversprechenden Konzepten sollen diese Potenziale mobilisiert werden. 

M33 Demonstrationsprojekte zu Biogasanlagen mit Reststoffen
In landwirtschaftlichen Biogasanlagen werden bisher überwiegend Energiepflanzen wie Mais ein-
gesetzt. Dabei könnten auch in diesen Anlagen deutlich mehr Rest- und Abfallstoffe eingesetzt 
werden. Mit der Förderung von Demonstrationsprojekten, bei denen ausschließlich Rest- und 
Abfallstoffe eingesetzt werden, wollen wir die Alternativen zu Mais stärker in den Fokus rücken.
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Mit „Power-to-Gas“ wird eine Technologie bezeichnet, die mit dem Strom per Elektrolyse aus Wasser 
gasförmigen Wasserstoff erzeugt. Dieser Wasserstoff kann als Brennstoff verwendet oder in einem 
weiteren Verfahrensschritt in Methan (ist auch Hauptbestandteil des Erdgases) umgewandelt werden. 
Dieses Methangas kann in das Erdgasnetz eingespeist werden und in jeder Anwendung fossiles Erdgas 
ersetzen. Es kann als Brennstoff eingesetzt werden, in KWK-Anlagen zur gekoppelten Erzeugung von 
Strom und Wärme dienen oder auch für Erdgasfahrzeuge eingesetzt werden. Die bestehenden Speicher-
kapazitäten im Erdgasnetz würden eine saisonale Speicherung von jahreszeitlich bedingt auftretenden 
Stromüberschüssen ermöglichen. 

Weitere Informationen zum Forschungsprogramm: 
www.fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/203

Auch bei dieser Technologie besteht jedoch noch erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf, 
insbesondere mit Blick auf die großtechnische Anwendbarkeit, die Verfügbarkeit von CO2, den Wir-
kungsgrad und die Kosten. Eine technische Reife ist bei entsprechendem Engagement in den nächsten 
10 Jahren zu erwarten. Eine wirtschaftliche Marktreife ist derzeit noch nicht absehbar. Eine weitere 
Option überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien zu nutzen, stellen „Power to Heat“-Konzepte 
für die Wärmebereitstellung dar.

Das Land wird die Entwicklung von Energiespeichern unterstützen und sieht in technologischen 
Entwicklungen wie „Power to gas“ oder „Power to Heat“ Potenziale für eine sinnvolle Nutzung von 
überschüssigem, regenerativ erzeugtem Strom.

Neben der technischen Entwicklung wollen wir auch die wirtschaftlichen Rahmensetzungen – etwa 
im Bereich der Netzregulierung – so verändern, dass sich Investitionen in Energiespeicher und deren 
Betrieb in angemessener Weise refinanzieren lassen. Ein mögliches Marktmodell ist die Einbeziehung 
von Energiespeichern in zu noch zu schaffende Kapazitätsmärkte.

1.4.4.2. Steuerbare Lasten

Ein weiteres Element für eine möglichst hohe Synchronisierung von Stromangebot und Stromnachfrage 
ist die zeitliche Flexibilisierung des Verbraucherbedarfs. Sowohl der Bau von Stromerzeugungskapazi-
täten als auch der Netzausbau richten sich im derzeitigen System zwingend nach den Lastspitzen, 
die oft nur wenige Stunden im Jahr auftreten. In Zeiten schwacher Nachfrage stehen dann Erzeu-
gungskapazitäten ungenutzt still und die Netze sind nur teilweise ausgelastet. 

Maßnahmen

M34 Entwicklung von Energiespeichertechnologien
Wir wollen die Weiterentwicklung von Speichertechnologien fördern. Im Rahmen eines neuen 
Förderschwerpunkts innerhalb des Umweltforschungsprogramms BWPLUS werden Projekte mit 
entsprechender Relevanz für Baden-Württemberg unterstützt.

Insgesamt sind in Deutschland Pumpspeicherwerke mit einer Leistung von 6,6 GW und einem Speicher-
vermögen von etwa 40 GWh im Betrieb. Sie können insbesondere als Stunden- und Tagesspeicher 
wichtige Systemdienstleistungen erbringen und darüber hinaus einen Beitrag zur Integration der fluk-
tuierend einspeisenden erneuerbaren Energien leisten.

Derzeit gibt es in Baden-Württemberg acht Pumpspeicherkraftwerke mit einer Turbinenleistung von 
insgesamt rund 1.800 MW. Drei weitere Anlagen befinden sich in der Planung: 

•  Am Standort Forbach im Nordschwarzwald will die EnBW Erneuerbare und Konven-
tionelle Erzeugung AG ein bestehendes Wasserkraftwerk zu einem PSK ausbauen und 
dabei die Kapazität der Anlage von 70 auf 270 MW erhöhen. 

•  Bei Atdorf im südlichen Schwarzwald plant die Schluchseewerk AG den Bau eines PSK  
mit einer Leistung von 1.400 MW. 

•  Die SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH planen den Bau eines PSK mit einer Leistung 
von 60 MW im Blautal (Schwäbische Alb).

Weitere Standorte für Pumpspeicherkraftwerke in Baden-Württemberg sind denkbar. Einige Energie-
versorgungsunternehmen sowie der Regionalverband Neckar-Alb haben bereits entsprechende Poten-
tialanalysen erstellt. 

Wir halten den weiteren Zubau von Pumpspeicherkraftwerken im Land für unerlässlich. Hierbei ist 
offensichtlich, dass neue Anlagen einen erheblichen Eingriff in Umwelt und Landschaft darstellen. 
Wir legen daher großen Wert darauf, dass die betroffene Bevölkerung rechtzeitig informiert und in die 
Planungen einbezogen wird. Für die vor Ort auftretenden Probleme müssen in einem transparenten 
Verfahren Lösungen und Kompromisse gefunden werden. 

Für stationäre Anwendungen – beispielsweise zur dezentralen Speicherung von überschüssigem 
Strom aus Photovoltaik-Anlagen – kommen vor allem Batteriespeicher in Frage. Bei den Batterietech-
nologien besteht allerdings weiterhin Forschungs- und Entwicklungsbedarf, insbesondere zur Erhö-
hung der Energiedichte und der Ladezyklen sowie zur deutlichen Senkung der Kosten. Hierzu 
wurde das Helmholtz-Institut für Elektrochemische Energiespeicherung Ulm (HIU) im Januar 2011 
gegründet. Es soll leistungsfähigere und kostengünstigere Batteriesysteme entwickeln, die sowohl für  
die Elektromobilität als auch die Speicherung fluktuierender regenerativer Energien (Sonne, Wind) 
benötigt werden. Das HIU ist eine Außenstelle des KIT auf dem Campus der Universität Ulm. Asso-
ziierte Partner sind das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden- Württemberg  
und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

Weitere Pump speicher-

werke sind erforderlich.

„Power to Gas“ ist eine 

interessante Option zur 

Energiespeicherung.
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1.4.5. Stromnetze ausbauen und intelligenter machen

Neben dem Schaffen von Erzeugungskapazitäten und dem Bau von Speichern ist im Rahmen der 
Transformation der Energieversorgung auch ein bedarfsgerechter Aus- und Umbau der Energienetze 
notwendig.

Der überregionale Ausgleich im Stromnetz ist effizienter und sicherer als eine 100 %-ige regionale Eigen-
versorgung. Unerwartete Ereignisse, wie z. B. der Ausfall von Erzeugungsanlagen, können so leicht 
kompensiert werden. Ein grenzüberschreitender Austausch von Strommengen findet aber auch statt, 
wenn regionale Unterschiede in den aktuellen Erzeugungskosten vorliegen, die in den jeweiligen 
Strommärkten gewinnbringend genutzt werden können. Der zeitweise Import von Strom aus Frank-
reich hat meistens rein ökonomische Gründe.

Über einen reinen Ausbau der Übertragungskapazitäten hinaus müssen die Stromnetze auch „intelli-
genter“ werden. Dies betrifft insbesondere die Verteilnetze. Intelligente Netze können die Strompro-
duktion insbesondere dezentraler Anlagen in Abhängigkeit von den jeweiligen Anforderungen für die 
Systemstabilität steuern. Zudem lassen sich dezentrale Erzeugungsanlagen durch „Smart Grids“ in 
„Smart Markets“ integrieren, so dass die Anlagen sich am Ausgleich zwischen Erzeugung und Nachfra-
ge beteiligen können. Forschungsprojekte in diesem Bereich haben unter anderem die Simulation 
von Smart-Grid-Anwendungen für die Optimierung sowohl von Kraftwerkmix und Speichereinsatz, 
von dezentralen Regelmöglichkeiten als auch von regionalen wie überregionalen Gestaltungsoptionen 
als Ziel.

Die Aufgabe der regionalen Verteilnetze bestand bislang darin, Strom aus den übergeordneten Span-
nungsebenen zu den Endverbrauchern zu leiten. Die Verteilnetze sind daher nicht für den Einbau von 
„intelligenten“ Komponenten und die zunehmende dezentrale Einspeisung ausgelegt, sondern wurden 
bisher auf Kapazität, niedrige Verluste und geringen Platzbedarf optimiert. Intelligente Netze bedeuten 
daher einen Paradigmenwechsel im Betrieb von Verteilnetzen. Viele der benötigten intelligenten 
Netztechnologien befinden sich noch in einem Entwicklungsstadium.

1.4.5.1. Strom-Übertragungsnetze

Wegen der sich verändernden Erzeugungsstrukturen insbesondere durch den angestrebten, massiven 
Ausbau der Onshore- und Offshore-Windenergie müssen große Strommengen von Nord- und Ost-
deutschland in die Lastzentren nach West- und Süddeutschland transportiert werden. Ein zügiger und 
umfassender Ausbau des deutschen Übertragungsnetzes ist daher notwendig. Ein erster Schritt hierzu 
war das Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) aus dem Jahr 2009. 

Die Stromnetze müssen 

„intelligenter“ werden.

Beides ist aus ökonomischen, energiepolitischen und ökologischen Gründen weder effizient noch 
optimal. Durch den geplanten Ausbau der erneuerbaren Energien steigt zudem der Bedarf für Flexibi-
lität im System erheblich.

Dazu gehört auch die datentechnische Verknüpfung vieler Erzeugungsanlagen und deren gemeinsamer 
Steuerung bei Bedarf an Regelenergie. Die Infrastruktur für solche „virtuellen Kraftwerke“ soll ge-
schaffen werden – möglichst als eine offene Plattform mit vielen Marktteilnehmern. Das betrifft auch 
negative Regelenergie – etwa die kurzfristige Abschaltung stromintensiver Prozesse oder die Regelung 
von Kühlenergie nach dem Stromangebot.

Die Stiftung „Agora Energiewende“ hat in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und 
Gesundheit das im süddeutschen Raum bestehende Lastmanagementpotenzial insbesondere im Bereich 
der Industrie systematisch erfasst. Es zeigt, dass in Baden-Württemberg ein erhebliches Flexibilisie-
rungspotenzial auf der Nachfrageseite vorhanden ist. Es sind im Land zahlreiche größere Verbraucher 
vorhanden, die durch Abschaltung, Reduzierung oder Verlagerung ihres Stromverbrauchs in Zeiten einer 
angespannten Versorgungslage einen signifikanten Beitrag zur Systemsicherheit leisten könnten. 

So können beispielsweise Kühlhäuser eine längere Zeit auf aktiven Stromeinsatz verzichten, ohne 
dass sich die Temperatur im Kühlhaus merkbar erhöht. Mit Hilfe solcher steuerbarer Lasten können 
Teile des Strombedarfs zeitlich verlagert und der Erzeugung angepasst werden.

Hierzu bedarf es im Einzelfall der Anpassung von Produktionsabläufen und/oder verschiedener Um-
baumaßnahmen, einschließlich der erforderlichen IT-Infrastruktur. Dies ist letztlich eine Frage der 
Finanzierung. Weiterhin müssen geeignete Geschäftsmodelle realisiert werden, die es erlauben, die 
Potenziale des Demand-Side-Managements in ökonomisch attraktiver Weise zu mobilisieren. Ein Tarif-
system mit ab- und zuschaltbaren steuerbaren Lasten müsste daher so gestaltet werden, dass sowohl 
die Stromanbieter über Einsparungen bei der Stromproduktion als auch die Stromverbraucherinnen
und Stromverbraucher durch Rabatte beim Strompreis Vorteile daraus ziehen können. 

Neben der zeitlichen Verlagerung der Nachfrage spielt auch die räumliche Verlagerung des Angebots, 
also die Abnahme und Verteilung des bereitgestellten Stroms über die Netzinfrastruktur, eine große Rolle. 
Die bestehenden Netze müssen daher so ausgebaut und modernisiert werden, dass der weitere Anschluss 
dezentraler Erzeugung und die Aufnahme und Verteilung des eingespeisten Stroms jederzeit möglich ist. 

Maßnahmen

M35 Demand-Side-Management (Lastmanagement)
Wir wollen in Kooperation mit der Deutschen Energieagentur (dena) und Agora Energiewende 
geeignete Verbraucher im Land suchen, die dazu bereit und in der Lage sind, Pilotprojekte zum 
Lastmanagement auf den Weg zu bringen. Diese Projekte sollen wissenschaftlich begleitet werden 
und zusammen mit der Potenzialanalyse zu steuerbaren Lasten in Baden-Württemberg dazu führen, 
dass Demand-Side-Management möglichst rasch in energiewirtschaftlich relevantem Maßstab re-
alisiert werden kann.
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Abstimmung zwischen der Leistungsfähigkeit des Übertragungsnetzes und der Verteilungsnetze noch 
nicht erfolgt.

Dennoch begrüßen wir grundsätzlich das Instrument des Netzentwicklungsplans. Wir wollen weiterhin 
darauf hinwirken, dass ein ausgewogener Bundesbedarfsplan für den Netz ausbau beschlossen wird. 
Den geplanten Einsatz von HGÜ-Leitungen als wichtige Säule der Nord-Süd-Verbindungen im Über-
tragungsnetz begrüßen wir und messen dieser neuen Technik eine große Bedeutung zu. 

Die Realisierung der Leitungsbaumaßnahmen in Deutschland hat für die Versorgungssicherheit im 
Südwesten große Bedeutung. Wichtig ist dabei, dass die betroffenen Kommunen und die Bevölke-
rung in einem transparenten Beteiligungsverfahren einbezogen werden. 

Wir wollen die erforderlichen Netzausbaumaßnahmen unterstützen und mit einer Informations- 
und Dialogoffensive das Verständnis für den notwendigen Ausbau der Stromnetze stärken. Eine erste 
Informationsveranstaltung zum Netzentwicklungsplan und den Auswirkungen in Baden-Württem-
berg wurde bereits Mitte Juni 2012 durchgeführt.

In der vom Bundeswirtschaftsministerium Anfang 2011 eingerichteten Plattform „Zukunftsfähige 
Energienetze“ erarbeiten die betroffenen Verbände gemeinsam mit den Energiebehörden von Bund 
und Ländern Lösungsvorschläge zum Ausbau und zur Modernisierung der Stromnetze. Die Plattform 
„Zukunftsfähige Energienetze“ besteht aus einem regelmäßig tagenden Plenum und neun themenspezifi-
schen Arbeitsgruppen. Baden-Württemberg ist sowohl in den Arbeitsgruppen wie im Plenum aktiv 
beteiligt. Wir werden dort auch Überlegungen zu einem gezielten Ausbau der Netzverbindungen 
in die Schweiz und nach Österreich einbringen.

Darüber hinaus streben wir an, dass die Potenziale zur Reduktion des erforderlichen Netzausbaus 
durch ein intelligentes Management von zentraler und dezentraler Stromerzeugung, Stromspeichern 
und Demand-Side-Management gezielt erschlossen werden (vgl. Seite 66).

1.4.5.2. Strom-Verteilnetze

Neben den Übertragungsnetzen müssen auch viele Verteilnetze ausgebaut werden, insbesondere des-
halb, weil sich die Rolle der Verteilnetze im System der Stromversorgung zunehmend ändert. 

Ursprünglich lag die Rolle der Verteilnetze darin, den auf der Übertragungsnetzebene in Großkraft-
werken erzeugten Strom an die Endkunden weiterzuleiten. Heute wird zunehmend auch auf der 
Verteilnetzebene Strom erzeugt und in das Verteilnetz eingespeist. Dies geschieht nicht nur mit 

Der weitere Ausbaubedarf wird in einem nationalen Netzentwicklungsplan aufgezeigt, den die vier 
Übertragungsnetzbetreiber erstmals am 30.05.2012 der Bundesnetzagentur vorgelegt und im Internet 
veröffentlicht haben. Der Netzentwicklungsplan enthält ausgehend von einem Startnetz alle Maßnah-
men, die aus Sicht der Übertragungsnetzbetreiber innerhalb der nächsten zehn Jahre für ein sicheres, 
bedarfsgerechtes Übertragungsnetz erforderlich sind. 

Von diesem ersten Netzentwicklungsplan hat die Bundesnetzagentur am 25. November 2012 von  
74 vorgeschlagenen Maßnahmen 51 Vorhaben bestätigt, die nach Auffassung der Bundesnetz agentur 

nach strengen Kriterien unver-
zichtbar sind. Der von der Bun-
desnetzagentur geprüfte erste 
Netzentwicklungsplan 2012 war 
Grundlage des am 27. Juli 2013 in 
Kraft getretenen Bundesbedarfs-
plangesetzes. Das Bundesbedarfs-
plangesetz legt den vordringli-
chen Bedarf an Netzausbau- und 
Optimierungsmaßnahmen fest. 
Das Verfahren wird regelmäßig 
wiederholt, um die erforderliche 
Nachsteuerung bei der Netzpla-
nung zu ermöglichen.

Gemäß Bundesbedarfsplan gesetz 
soll es künftig zwei Hochspan-
nungs-Gleichstrom-Übertragungs-
Leitun gen (HGÜ) nach Baden- 
Württemberg geben, eine westliche 
Trasse nach Philippsburg und eine 
östlich Trasse nach Großgartach 
nördlich von Neckar west heim. 
Die gegenwärtigen Planungen  
sehen nach Angaben der Über-
tragungsnetzbetreiber in Baden- 
Würt temberg neue Strom trassen 
mit einer Länge von rd. 300 km 
und Maß nahmen zur Netzver-
stärkung auf bereits beste henden 
Trassen mit einer Länge von rd. 
600 km vor.

Das Leitszenario der Übertragungs-
netzbetreiber bleibt hinsichtlich 
des von ihnen prognostizierten 
Windkraftausbaus in Baden-Würt-
temberg deutlich hinter den Aus-
bauzielen der Landesregierung  
zurück. Auch ist eine optimale  Bild 19: Bestätigter Netzentwicklungsplan – Stand: 26.11.2012 (aus: Bestätigung Netzentwicklungsplan Strom 2012 der Bundes-  

netzagentur)
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Die Arbeitsergebnisse der Akteure sind über eine Vielzahl an Vorschlägen und Handlungsempfeh-
lungen in die „Smart Grids-Roadmap Baden-Württemberg“ eingeflossen. Die Road map zeigt auf, wo 
Innovationsschwerpunkte in Baden-Württemberg liegen, welche Handlungs- und Lösungsansätze 
es gibt, welche Rahmenbedingungen wie geändert werden sollten, welche tragfähigen Geschäftsmo-
delle entwickelt und welche Pilotprojekte angestoßen werden könnten.

Um die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen und allen Smart Grids-Interessierten auch weiterhin Gelegenheit 
zu Austausch und Vernetzung zu bieten, haben sich Akteure aus der Plattform im Ende 2013 gegründeten 
Verein „Smart Grids-Plattform Baden-Württemberg e. V.“ zusammengefunden

Gemeinsam mit den betroffenen Akteuren und dem Verein „Smart Grids-Plattform Baden-Württem-
berg e. V.“ wollen wir nun Handlungsempfehlungen aus der Smart Grids-Rodmap umsetzen. Darüber 
hinaus wollen wir Pilotprojekte und Demonstrationsvorhaben für Smart Grids und Speichertechno-
logien fördern, in denen innovative Technologien, Verfahren und Prozesse insbesondere auf Verteil-
netze zum Einsatz gebracht werden, die einen wesentlichen Beitrag leisten, eine Energieversorgung 
mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien sicher, zuverlässig und wirtschaftlich zu gestalten.

Wichtige regulatorische Rahmenbedingungen für Smart Grids werden auf Bundesebene festgelegt. 
Das Land wird auf den Bundesgesetzgeber einwirken, die notwendigen regulatorischen Rahmen-
bedingungen zu gestalten. Wir werden die Entwicklung kreativer Ideen unterstützen und unser  
Augenmerk auch darauf richten, wie Verbraucherinnen und Verbraucher von den technischen Ent-
wicklungen partizipieren können.

Weiter werden wir uns dafür einsetzen, dass bei Smart Metern und Smart Home-Anwendungen  
standardisierte Schnittstellen zur Anwendung kommen, die den Verbraucherinnen und Verbrauchern 
unter Beachtung des Datenschutzes transparent und niederschwellig Informationen über den  
aktuellen Energieverbrauch liefern können. Wir werden als nächsten Schritt die Netzintegration von  
Smart-Homes voranbringen, um nicht zuletzt durch eine Flexibilisierung des Verbrauchsverhaltens 
Spitzenlasten in den Verteilnetzen zu vermeiden.

Maßnahmen

M36 Plattform „Smart Grids Baden-Württemberg“
Wir haben die Plattform „Smart Grids Baden-Württemberg“ initiiert. Sie dient dazu, alle relevanten 
Akteure an einen Tisch zu bringen, um eine gemeinsame Strategie für die Entwicklung von Smart 
Grids aufzustellen. Die Plattform hat auch das Ziel, Schwerpunkte beim Aufbau von Smart Grids 
in der Fläche festzulegen, den Austausch unter den Akteuren zu ermöglichen und Fach informationen 
bereitzustellen. Die von der Smart Grids-Plattform entwickelte Roadmap soll schrittweise gemein-
sam mit den betroffenen Akteuren und dem zwischenzeitlich gegründeten Verein „Smart Grids-Platt-
form Baden-Württemberg e. V.“ umgesetzt werden. 

M37 Vom Smart Meter zum Smart Home
Wir werden ein besonderes Augenmerk auf die Belange der Verbraucherinnen und Verbraucher 
beim Aufbau einer intelligenten Netzwelt haben. Mit intelligenten Mess- und Steuerungssystemen 
können die Haushaltskunden künftig ihre Energieeffizienz erhöhen und gleichzeitig an den neuen 
und flexibleren Marktsystemen partizipieren. Für eine verbraucherfreundliche Ausgestaltung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie des marktwirtschaftlichen Umfelds werden wir uns ein-
setzen und suchen dazu den Dialog mit den Verbraucherverbänden und der Energiewirtschaft.

den vielen Anlagen der erneuerbaren Energien, sondern auch mit dezentralen KWK-Anlagen der 
Kraft-Wärme- Kopplung. 

Damit kommt es zunehmend zu Situationen der Lastumkehr, so dass der Strom von der Verteilnetz-
ebene in die höheren Spannungsebenen zurückgespeist werden muss. Hierdurch werden nicht nur 
neue Anforderungen an die Leitungskapazitäten, sondern auch an die Netzbetriebsmittel insbesondere 
an die Transformatoren gestellt. 

Zum Ausbaubedarf der Verteilnetze bis zum Jahr 2030 hat die dena eine Studie auf der Basis der 
Szenarien B (Leitszenario) und C (Länderziele) des Netzentwicklungsplans 2012 erstellt/erarbeitet. 
Die netztechnischen Untersuchungen zeigen, dass in beiden betrachteten Szenarien die Stromverteil-
netze in Deutschland bis 2030 erheblich ausgebaut werden müssen. Für Baden-Württemberg wurde 
bei einem konventionellen Netzausbau ein Investitionsbedarf bis 2030 zwischen 2,6 und 3,8 Milliarden 
Euro ermittelt (der durch den Einsatz von intelligenten Lösungen deutlich reduziert werden kann).

Die Verteilnetze, die bezogen auf die Stromkreislängen hauptsächlich die Nieder- und Mittelspannungs-
ebene umfassen, sind aber nicht nur auszubauen, sondern auch zu intelligenten Energienetzen und 
Smart Grids weiterzuentwickeln.

Zur Entlastung der Verteilnetze insbesondere in den ländlichen Räumen und einer besseren Integra-
tion dezentraler regenerativer Erzeugungskapazitäten soll die Produktion und intelligent vernetzt wer-
den. Der Verbrauch muss künftig flexibel dem fluktuierenden Angebot angepasst werden. Dies be-
trifft auch die privaten Haushalte insbesondere bei größeren Verbrauchseinheiten (Ein- und 
Mehrfamilienhäuser), Eigenerzeugung (z. B. durch Fotovoltaik) oder Wärmepumpensystemen. Wir wer-
den uns dafür einsetzen, dass die privaten Haushalte dabei von einem flexiblen Verbrauchsmanage-
ment auch finanziell profitieren. Um den logischen Schritt vom Smart Grid hin zu den Verbrauchern 
zu vollziehen, bedarf es intelligenter Mess- und Steuerungssysteme (Smart Meter und Smart Home). 
Hierbei werden die Erfahrungen der E-Energy-Projekte in Baden-Württemberg (Modellstadt Mann-
heim und MeRegio Stuttgart/Göppingen) in die Umgestaltung eines „smarten Energiemarktes“ 
(Smart Market) einfließen. Gegenüber der Bundesregierung werden wir uns für die Ausgestaltung der 
dafür notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen einsetzen.

Unser Ziel ist es, Baden-Württemberg zu einem Vorreiter bei der Entwicklung und Nutzung von  
Smart Grids zu machen und diese als ein Instrument zur Systemintegration der erneuerbaren Energien 
strategisch zu entwickeln.

Im November 2012 haben wir den Startschuss gegeben und die Smart Grids-Plattform Baden-Württem-
berg ins Leben gerufen. Die Plattform verfolgt das Ziel, die Akteure aus Industrie, Energiewirtschaft, 
Wissenschaft und Politik zu vernetzen, deren Austausch untereinander zu fördern, Schwerpunkte 
beim Aufbau von Smart Grids festzulegen und flächenhafte, marktnahe Lösungen zu entwickeln. 

Baden-Württemberg 

soll Vorreiter bei den 

Smart Grids werden.
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als aufgezehrt. Denn die Anzahl der Wohnungen ist seit 1990 um 25 % und die durchschnittliche 
Wohnfläche je Einwohner um 17 % angestiegen18.

Trotz des teilweisen Anstiegs des Endenergiebedarfs für die Wärmeversorgung ist die CO2-Emission 
in allen Sektoren – auch im Haushaltssektor – gegenüber 1990 gesunken. Dies liegt in erster Linie am 
erfolgten Brennstoffwechsel von Kohle und Heizöl zum emissionsärmeren Erdgas und weiterhin am 
wachsenden Anteil erneuerbarer Energien. Der Anteil an erneuerbaren Energien zur Deckung des 
Wärmebedarfs lag im Jahr 2010 bei etwa 12,3 %. Dies ist etwa eine Verdopplung gegenüber dem Jahr 
2000.

2.2. Unsere Ziele und Strategien

Unser langfristiges Ziel ist es, die Wärmeversorgung in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2050 klima-
neutral zu gestalten. Um dies zu erreichen, muss der heutige Wärmebedarf insbesondere im Gebäu-
desektor konsequent reduziert werden. In der Einsparung von Energie und dessen effizienterer Nut-
zung liegt das größte Potenzial für eine nachhaltige Wärmeversorgung im Land. 

Die ökologisch beste Wärmeenergie ist die, die gar nicht erst benötigt wird. Jeder in Energieeinsparung 
investierte Euro fördert zudem die lokale Wirtschaft und verringert die Abhängigkeit von schwankenden 
Energiepreisen. Die Einsparung von Energie durch ausreichenden Bedarf (Suffizienz) und erhöhten 
Wirkungsgrad bei der Bereitstellung von Energie (Effizienz) steht daher an erster Stelle.

Jedoch sind Effizienz und Suffizienz nicht immer gemeinsam zu finden. So ist zwar durch höhere ener-
getische Standards im Gebäudebereich der spezifische Heizbedarf pro Quadratmeter Wohnfläche in 
den letzten Jahren deutlich gesunken. Auf der anderen Seite beansprucht der Einzelne heute mehr 
Quadratmeter Wohnfläche als früher. Der Effizienzgewinn wird dadurch wieder aufgezehrt (Rebound- 
Effekt).

Die überragende Bedeutung der energetischen Gebäudesanierung findet auch entsprechende Berück-
sichtigung im Energiekonzept der Bundesregierung. Zugleich ist in der Praxis aber auch eine wirksame 
und ambitionierte Rahmensetzung auf Bundesebene erforderlich, um die Zielsetzungen – insbesondere 
bei der Reduzierung des Wärmebedarfs von Gebäuden – tatsächlich zu erreichen.

Auch nach einer umfangreichen energetischen Modernisierung wird weiterhin ein Rest-Wärmebedarf 
zur Raumheizung und für die Warmwasserbereitung notwendig sein. Der Bedarf soll dann mit erneu-
erbaren Energien gedeckt werden. Zur Umsteuerung auf erneuerbare Energie müssen deren Poten-
ziale im Land konsequent genutzt und die Infrastrukturen darauf ausgerichtet und optimiert werden. 

Der Umstieg auf erneuerbare Energien ist nicht nur zum Schutz des Klima notwendig, sondern 
kann auch aus Kostengründen sinnvoll sein. So sind zum Beispiel beim Einsatz von Solarthermieanlagen 
im Gegensatz zu den heutigen Wärmeversorgungsystemen – etwa mit Öl- oder Gaskesseln – die Kos-
ten einer Wärmeversorgung auf Basis erneuerbarer Energien langfristig wesentlich besser kalkulierbar. 
Denn hierbei fallen in Zukunft deutlich weniger variable Brennstoffkosten an, deren künftige Prei-
sentwicklung niemand valide vorhersehen kann. Die zukünftigen Energiekosten werden dabei 
dann im Wesentlichen durch die anfänglichen Investitionen und die Wartung der Anlagen bestimmt. 

18 Daten aus: Energiebericht 2012; Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Für eine zukünftig klima - 

neutrale Wärmeversor-

gung müssen wir effiz ien- 

ter mit Energie umgehen.

Brennstoffwechsel und 

erneuerbare Energien 

führen zu einer CO2-Re-

duktion trotz teilweise 

steigendem Bedarf.

Effizienzgewinne 

werden teilweise durch 

einen höheren persönli-

chen Bedarf kompensiert.

Die Energiekosten 

auf Basis erneuerbarer 

Energien sind gut 

kalkulierbar.

2. Wärme
2.1. Ausgangslage

Im Jahr 2010 hatte Baden-Würt-
temberg einen Verbrauch an En-
denergie in Höhe von 1.054 PJ 
(292,8 TWh). Den größten An-
teil am gesamten Endenergie-
verbrauch hat dabei der Wärme-
sektor mit 497 PJ/a (138 TWh/a), 
dies entspricht etwa 47 %17. Für 
die Energiewende ist daher der 
Wärme  bereich von entscheiden-
der Bedeutung. 

Der Endenergieverbrauch an Wär-
me verteilt sich auf die Sektoren 
Haushalte, Industrie sowie Ge-
werbe, Handel und Dienstleis-
tungssektor (GHD). Die privaten 
Haus halte haben am Wärmever-
brauch den größten Anteil. In den 
Sektoren Haushalte und GHD  
resultiert der Wärmebedarf in ers-
ter Linie aus der Beheizung von 
Gebäuden, bei der Industrie aus 
dem Bedarf an Prozesswärme.

Gegenüber dem Jahr 1990 ist der 
Wärmebedarf im Sektor Gewer-
be, Handel und Dienstleistun-
gen nahezu konstant geblieben, 
im Sektor Industrie ist er um etwa 
18 % zurückgegangen.

Dagegen ist der Wärmebedarf  
im Bereich der Privathaushalte  
gegenüber 1990 um etwa 15 %  
angestiegen. Durch energetische 
Sanierungsmaßnahmen an den 
Wohngebäuden konnte zwar der 
spezifische Wärme verbrauch je 
Quadratmeter Wohnfläche seit 
1990 um etwa 17 % verringert 
werden. Diese Einsparung wurde 
jedoch durch einen deutlich stei-
genden Wohnflächenbedarf mehr 
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Bild 20: Endenergieverbrauch Wärme nach Sektoren (ohne Fernwärme und Strom zu Heizzwecken)

Bild 21: CO2-Emissionen Wärme nach Sektoren (ohne Fernwärme und Strom zu Heizzwecken)

17 ZSW/Nitsch 2011: Gutachten zur Vorbereitung eines Klimaschutzgesetzes für Baden-Württemberg.
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Im Rahmen der nächsten Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes wollen wir auch für 
bessere Anreize für eine energieeffiziente Wärmeversorgung insbesondere in Verbindung mit Wärme-
netzen und Wärmespeichern sorgen. Dazu gehört auch eine Differenzierung der KWK-Zulagen je 
nach Klimafreundlichkeit der eingesetzten Brennstoffe. 

2.4. Was wir im Land schaffen wollen

Die wichtigsten Aufgaben für eine nachhaltige Wärmestrategie Baden-Württembergs sind:

•  energetische Modernisierung des Gebäudebestands mit einem  
sehr guten baulichen Wärmeschutz 

•  Effizienzsteigerung bei der Wärmeerzeugung und -nutzung durch  
moderne Gebäudetechnik und beispielsweise Kraft-Wärme-Kopplung

•  langfristige Transformation zu erneuerbaren Energien unter Wahrung  
ökologischer Kriterien bei der Bioenergie

•  Umstieg auf emissionsarme Brennstoffe und die Nutzung  
industrieller Abwärme

•  Entwicklung einer Strategie für lokale Wärmenetze, die erneuerbare  
Energien und KWK-Wärme optimal integrieren können 

•  Effizienzsteigerung der Produktionsprozesse in der Wirtschaft durch die  
Optimierung von Produktionsabläufen sowie der Anlagentechnik und  
die Nutzung von Synergieeffekten.

2.4.1. Den Gebäudebestand energetisch modernisieren

Mehr als ein Drittel der gesamten Endenergie wird in Gebäuden verbraucht, über 80 % davon für 
Raumwärme, Warmwasser oder Gebäudeklimatisierung. Der Anteil fossiler Energieträger beträgt dabei 
fast 90 %. Die drastische Verminderung des Energiebedarfs für Gebäude ist daher eine Frage der öko-
logischen und ökonomischen Vernunft. 

Von den rund 2,3 Millionen Wohngebäuden in Baden-Württemberg wurden etwa 70 % vor der ersten 
Wärme schutz-Verordnung (1977) gebaut. Hier besteht ein erheblicher Sanierungsstau im baulichen 
Wärmeschutz, obwohl viele Eigentümer im Grundsatz bereit sind, in eine energetische Modernisie-
rung ihrer Gebäude zu investieren. 

Die energetische Sanierung der Gebäude mit einer optimierten Gebäudedämmung führt zu geringe-
rem Energiebedarf und sinkenden Heizkosten. Dabei wird CO2 eingespart und gleichzeitig der Wohn-
komfort erhöht. Außerdem wird der Wert des Gebäudes und dessen Vermietbarkeit nachhaltig gesteigert. 

Um die Klimaschutzziele erreichen zu können, muss die jährliche Sanierungsquote21 von heute etwa 
1 % mindestens auf 2 % erhöht werden. Den Rahmen dafür setzt in erster Linie der Bundesgesetz-
geber in Verbindung mit begleitenden Anreizsystemen. 

Durch landeseigene Maßnahmen wollen wir in Baden-Württemberg die energetische Optimierung des 
Gebäudebestands zusätzlich fördern. Wir wollen die Gebäude-Eigentümerinnen und Eigentümer mit 
Informations- und Bera tungsangeboten, berechenbaren Fördermaßnahmen und klaren rechtlichen 
Leitlinien (Fördern und Fordern) unterstützen und nicht überfordern.

Im Gebäudebestand 

liegen große Energie-

reserven.

Die Sanierungsquote  

im Gebäudebestand 

müssen wir verdoppeln.

Um die Zielsetzungen des Energiekonzepts der Bundesregierung zu konkretisieren, wurden energie-
politische Leitszenarien19 entwickelt, die für den Bereich der Wärmeversorgung zukünftig von einem sehr 
deutlichen Rückgang der Energiebedarfe zur Gebäudebeheizung ausgehen. Auf der Grundlage der bundes-
deutschen Szenarien wurden die zukünftigen Entwicklungen des Endenergieverbrauchs auf Baden-Würt-
temberg übertragen20. 

Der Brennstoffeinsatz für die Wärmeversorgung (ohne Stromeinsatz für Wärmezwecke) würde danach 
bis zum Jahr 2020 um 22 % gegenüber dem Jahr 2010 sinken, bis zum Jahr 2050 sogar um 66 %. Gleich-
zeitig kann der Anteil der erneuerbaren Energien an der Wärmebereitstellung bis zum Jahr 2020 auf 21 
% und bis zum Jahr 2050 auf 88 % gesteigert werden (s. nachfolgendes Bild).

Mit dieser Reduzierung des Wär-
mebedarfs und dem gleichzeitig 
verstärkten Einsatz erneuerbarer 
Energien zur Wärmeversorgung 
kann es gelingen, den CO2-Aus-
stoß im Wärmesektor bis zum 
Jahr 2020 um etwa 28 % gegenüber 
1990 zu vermindern.

2.3. Was wir im Bund und in Europa bewegen wollen

Die energiepolitische Rahmensetzung für den Gebäudesektor ist in erster Linie im Verantwortungs-
bereich der Bundespolitik. Zentrales Instrument ist dabei die Energieeinsparungsverordnung (EnEV), 
die Mindestanforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden (baulicher Wärmeschutz) und 
deren Gebäudetechnik (Heizungsanlagen) definiert. In den letzten Jahren ist die EnEV mehrfach 
novelliert und in ihren Anforderungen angepasst worden. Auch auf europäischer Ebene gerät der 
Gebäudesektor zunehmend in den Fokus, um die europäischen Klimaziele einhalten zu können. 

Mit der vom Bundestag und Bundesrat im Oktober 2013 beschlossenen EnEV-Novelle werden ab 
2016 strengere Standards für Neubauten eingeführt. Notwendig wird weiterhin eine Bündelung der 
bestehenden bundesrechtlichen Vorschriften und Normen sein, welche die Energieeinsparung 
und die Nutzung erneuerbarer Energien in Gebäuden regeln.

Wir unterstützen die Einrichtung einer Förderung auf Bundesebene, die unabhängig von der aktuellen 
Haushaltslage eine hohe Verlässlichkeit aufweist.
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Bild 22: Mögliche Entwicklung der Wärmeversorgung nach ZSW-Gutachten 2011

Die Wärmenutzung 

muss bei der KWK- 

Novelle mehr berück-

sichtigt werden.

19 Nitsch, J. et al.: Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland 

bei Berücksichtigung der Entwicklung in Europa und global - „Leitstudie 2010“, März 2012.
20 ZSW/Nitsch: Gutachten zur Vorbereitung eines Klimaschutzgesetzes, Stuttgart, Dezember 2011. 21 Anteil am Gesamtgebäudebestand, der in einem Jahr saniert wird
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M42 Quartiersbezogene Lösungen voranbringen
Das Land wird verstärkt quartiersbezogene Ansätze unterstützen. Dem dient zum einen der „Wett-
bewerb klimaneutrale Kommune“, in dessen Rahmen entsprechende Maßnahmen der Städte und 
Gemeinden gefördert werden. Zum anderen dient die etablierte Städtebauförderung in Stadt und 
Land dem Abbau von städtebaulichen Missständen und Entwicklungsdefiziten sowie der ganz-
heitlichen ökologischen Erneuerung mit den vordringlichen Handlungsfeldern Energieeffizienz im 
Altbaubestand, Verbesserung des Stadtklimas, Reduzierung von Lärm und Abgasen, sowie Akti-
vierung der Naturkreisläufe in den festgelegten Gebieten. Maßnahmen der energetischen Sanierung 
sollen hierbei einen wichtigen Schwerpunkt bilden.

Bei sonstigen flächenbezogenen Maßnahmen (z. B. Aus- und Aufbau von Wärmenetzen) soll ggf. 
auf eine Bündelung mit Maßnahmen der Städtebauförderung geachtet werden. Dies soll auch den 
Nichtwohnsektor einbeziehen.

M43 Rechtsetzung, effizienter Vollzug
Wir wollen eine hohe Qualität der energiesparenden Maßnahmen bei Gebäuden vor Ort anstoßen 
sowie uns für eine bessere Rechtsetzung und einen effizienten Vollzug einsetzen. Die Landes-
mittel für die Verwaltungskostenerstattung der Baurechtsbehörden werden geprüft und ggf. im 
Rahmen vorhandener Mittel angepasst.

M44 Energetische Sanierung von Landesgebäuden
Die energetische Sanierung und Optimierung von Landesgebäuden wollen wir deutlich ausweiten. 
Die Energie- und Gebäudedaten des landeseigenen Gebäudebestands sollen mit einem modernen 
Energiemanagementsystem erfasst und bewertet werden. Diese Bewertung soll als Grundlage für 
spezifische Modernisierungs- und Instandhaltungskonzepte dienen. Dabei werden energetische 
Sanierungsmaßnahmen nach baulicher Dringlichkeit, Wirtschaftlichkeit und CO

2
-Einsparung be-

wertet. Zur Umsetzung werden wir die nötigen Haushaltsmittel bereitstellen und durch angepasste 
Finanzierungsmodelle über externe und interne Contracting-Verfahren unterstützen. Im Fall von 
denkmalgeschützten sowie stadtbildprägenden Gebäuden sowie Gesamtanlagen müssen die  
Belange des Denkmalschutzes berücksichtigt werden. In Form von Modellprojekten wollen wir 
klimaverträgliche Nutzungsformen für diese Gebäude entwickeln. 

Hierbei wollen wir durch Unterstützung von Beratungsangeboten mit dazu beitragen, dass sich die 
Maßnahmen an einem langfristig orientierten Konzept ausrichten.

Unter Berücksichtigung sämtlicher realisierbarer Maßnahmen zur energetischen Optimierung wird 
eine Sanierungsrate von 2 % p.a. für Landesgebäude angestrebt. Der öffentliche Bereich geht hier mit 
gutem Beispiel voran. Die Kommunen entscheiden über ihre Maßnahmen in eigener Verantwortung.

Landesgebäude erreichen eine sehr hohe Gebäudeenergieeffizienz und setzen damit gleichzeitig eine 
Vorbildfunktion der öffentlichen Hand um. Der energetische Standard bei Neubaumaßnahmen und 
Sanierungen an Landesgebäuden war bereits in vielen Fällen deutlich höher als die Anforderungen 
der jeweils gültigen Energieeinsparverordnung (EnEV). Die Wirtschaftlichkeit ist dabei weiterhin eine 
grundsätzliche Voraussetzung zur Realisierung höherer Energiestandards. Aktuell wird bei allen Neu-
bauten des Landes sowie bei größeren Sanierungs- und Umbaumaßnahmen die aktuelle EnEV 2009 
um 30 % unterschritten. Ergänzend zur o. g. grundsätzlichen Unterschreitung der gesetzlichen Anfor-
derungen laufen aktuelle Pilotmaßnahmen in Passivhausbauweise.

Um eine hohe Ausführungsqualität bei Wärmeschutzmaßnahmen im Neubau und bei der Bestands-
modernisierung sicherzustellen, unterstützen wir – neben der Bereitstellung von umfangreichen Infor-
mationsangeboten – ein Modellprojekt zum Aufbau eines Qualitätssicherungsnetzwerks auf regionaler 
Ebene. Gleichzeitig setzen wir uns für eine bessere Rechtsetzung bei den geltenden Rechtsnormen, 
zum Beispiel beim Zusammenspiel der Energieeinsparverordnung und des erneuerbaren Energien 
Wärmegesetzes, und einen effizienten Vollzug ein.

Maßnahmen

M38 Energieberatung im Wärmebereich ausbauen
Wir wollen das kompetente Beratungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger weiter ausbauen. 
Durch Kooperationen mit Banken und Bausparkassen sowie mit Verbänden der Bau- und Woh-
nungswirtschaft wird die Flächenpräsenz des Programms „Zukunft Altbau“ erhöht. Wir unterstützen 
die Öffentlichkeitsarbeit der regionalen Energieagenturen sowie deren Zusammenarbeit mit der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Zugleich befürworten wir eine intensivere Zusammen-
arbeit der regionalen Energieagenturen mit den Energieversorgern.

M39 Beratungsoffensive „Sanierungsfahrplan“
Mit einem Sanierungsfahrplan wird für das betroffene Gebäude individuell eine Strategie entwickelt, 
über welche Maßnahmenoptionen ein nahezu klimaneutraler Gebäudestandard erreicht werden kann. 
Im Landeshaushalt 2013/14 werden Mittel zur Verbesserung der Beratungsleistungen bei Gebäude-
sanierungen bereitgestellt. Dadurch sollen die BAFA-Vorort-Beratung ergänzt und entsprechende 
Beratungsleistungen durch dafür qualifizierte Energieberater unterstützt werden. Ziel ist es, die 
Zahl der Gebäudeenergieberatungen im Land von 4.000 im Jahr 2012 deutlich auszuweiten.

M40 Zielerreichung mit Indikatoren prüfen
Der Erfolg der Effizienzmaßnahmen soll anhand geeigneter Indikatoren überprüft werden. Derzeit 
werden auf Bundesebene für ein entsprechendes Monitoring im Rahmen von Forschungsaufträgen 
geeignete Indikatoren und Vorgehensweisen ermittelt. Nach Vorliegen der Ergebnisse wollen wir 
zeitnah eine Einführung der Erfolgskontrolle für Baden-Württemberg prüfen.

M41 Landesförderung für energetische Gebäudesanierung
Die finanziellen Anreize für die energetische Gebäudesanierung sollen im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel weiter gewährt und erhöht werden. Dazu wollen wir Mittel aus dem 
Landeshaushalt zur Zinsverbilligung von Förderprogrammen der L-Bank Baden-Württemberg für 
„energieeffiziente Sanierung“ von Wohngebäuden einschließlich Einzelmaßnahmen bereitstellen. 
Das L-Bank-Programm stellt insgesamt bis zu 500 Millionen Euro für die Gebäudesanierung zinsver-
billigt zur Verfügung. Die Fördermittel sollen für nachhaltige Energiestandards kanalisiert werden.

Maßnahmen

Investitionen an 

langfristig orientiertem 

Konzept ausrichten.

Wir setzen uns für eine 

bessere Rechtsetzung 

ein und unterstützen 

eine hohe Ausführungs-

qualität.
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Anteil von KWK mit 15 % an der Stromerzeugung bis zum Jahr 2020 auf 25 % zu erhöhen. Ohne eine 
weitere Nachjustierung des gesetzlichen Rahmens und der derzeitigen Förderanreize wird dieses Ziel 
jedoch nicht erreicht werden können.

Der Ausbau der KWK-Nutzung ist nicht nur für eine nachhaltige Wärmebereitstellung, sondern auch 
für die Neustrukturierung des Stromerzeugungsmarkts wichtig. Die stark zunehmende Stromerzeugung 
aus Wind- und Sonnenenergie erfordert Erzeugungskapazitäten, die als Ergänzung zu den erneuerbaren 
Energieträgern kurzfristige Leistung bereitstellen können, wenn dies witterungsbedingt notwendig ist. 
Dazu eignen sich auf Grund ihrer Flexibilität insbesondere KWK-Anlagen auf Basis von Erdgas,  
z. B. Blockheizkraftwerke.

Zur effizienteren Brennstoffausnutzung sollten diese Anlagen möglichst im strommarktorientierten 
KWK-Betrieb laufen. Hierfür ist der Aufbau von zusätzlichen Wärmenetzen zur Verteilung und aus-
reichenden Wärmespeichersystemen notwendig (s. Kapitel Wärmenetze). 

Potenziale zur Errichtung neuer KWK-Anlagen finden sich auch im gewerblichen und industriellen 
Bereich. Oft sind hier Wärmeerzeugungsanlagen für industrielle Prozesswärme installiert, die bei einer 
gleichzeitigen Stromerzeugung den Brennstoff besser ausnutzen würden

Der notwendige Zubau an KWK-Anlagen in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2020 beträgt etwa 
1.000 MW elektrischer Leistung. Davon sollten etwa die Hälfte in KWK-Anlagen mit einer Leistung 
von weniger als 10 MW errichtet werden.

2.4.3. Erneuerbare Energien im Wärmemarkt voranbringen

Derzeit ist der Anteil erneuerbarer Energien an der Bereitstellung von Wärme noch deutlich niedriger 
als in der Stromerzeugung. Im Jahr 2011 wurden etwa 16,9 TWh Wärme aus erneuerbaren Energien 
bereitgestellt. Das entspricht einem Anteil von etwa 11 %. Bis zum Jahr 2020 haben wir uns das Ziel 
gesetzt, diesen Anteil auf etwa 21 % zu erhöhen. 

Im Bereich der Wärmegewinnung aus Biomasse rechnen wir nur mit einer moderaten Steigerung von 
15,3 TWh (2011) auf 17,9 TWh in 2020. In den bisher noch wenig relevanten Bereichen Solarthermie, 
Geothermie und Umweltwärme sollen die bisherigen Beiträge zur Wärmeerzeugung um das 3- bis 4-  fache 
ansteigen.

Maßnahmen

M46 Austausch von Elektrospeicherheizungen
Wir werden den Austausch von Elektrospeicherheizungen beratend begleiten.

M47 Mini-BHKWs für Landesliegenschaften
Im Rahmen eines Pilotprojekts sollen stromgeführte Mini-BHKWs bei den Landesliegenschaften 
zum Einsatz kommen.

Maßnahmen

M45 Energiestandard von Landesgebäuden
•  Bei Neubauten und umfangreichen Sanierungen wird eine hohe Gebäude-

energieeffizienz erreicht. 
•  Pilotmaßnahmen für die Passivhausbauweise werden umgesetzt und evaluiert.
•  Für den Neubau von Verwaltungsgebäuden wird eine energetische Qualität der 

Gebäudehülle eingeführt, die dem Niveau der Passivhausbauweise entspricht.
•  Die im Landesbau eingeführte Regelung zur Unterschreitung der EnEV 2009 (rd. 30 %) 

wird nach Inkrafttreten der EnEV 2013 überprüft mit dem Ziel, den gesetzlichen 
Standard auch künftig aus Vorbildgründen deutlich zu unterschreiten.

2.4.2. Die Effizienz bei der Wärmeerzeugung steigern

Auch bei den dezentralen Heizungsanlagen der Gebäude gibt es Handlungsbedarf. Etwa zwei Drittel 
der Ölheizungen und die Hälfte der Gasheizungen in Baden-Württemberg entsprechen nicht mehr dem 
heutigen technischen Stand. Viel Heizenergie wird hier durch schlechte Wirkungsgrade verschwendet. 
Der Ersatz alter Heizkessel durch moderne Brennwertgeräte und eine gut angepasste Regelung können 
bis zu 30 % Energie einsparen. Wichtig ist dabei auch eine hydraulische Anpassung des bestehen-
den Heizsystems an die neue Anlage.

Auch Elektro-Nachtspeicherheizungen sind mit einem sehr hohen Ausstoß an CO2 verbunden. Zudem 
bieten diese Heizanlagen häufig nur einen geringen Wohnkomfort. Nachtspeicherheizungen sollen 
soweit wie möglich durch moderne Heizsysteme ersetzt werden. Von den technisch veralteten Elektro- 
Nachtspeicherheizungen im Gebäudebestand zu unterscheiden sind elektrisch betriebene Heizsysteme, 
die bereits heute in Passiv-, Null- und Plusenergiehäusern eine Rolle spielen und künftig vermehrt 
zum Einsatz kommen werden. Aufgrund des sehr geringen Heizbedarfs ist eine Investition in ein wasser-
führendes Heizungssystem bei solchen Gebäuden tendenziell nicht wirtschaftlich. Elektrisch betriebene 
Heizsysteme sind in diesen Fällen eine Alternative, da sie ohne teure zusätzliche Leitungssysteme 
auskommen und in einem Szenario, in dem Strom überwiegend aus erneuerbaren Quellen stammt, 
auch klimaverträglich sind.

Die Brennstoff-Ausnutzung ist besonders hoch, wenn die Erzeugung von Strom und Wärme gekoppelt 
in einer gemeinsamen Anlage erfolgt (Kraft-Wärme-Kopplung, KWK). Dies ist in der Regel effizienter 
als eine getrennte Erzeugung. Im Energiekonzept der Bundesregierung ist das Ziel definiert, den heutigen 

Moderne Heizkessel 

mit neuer Regelung 

können bis 30 %  

Energie einsparen.

Kraft-Wärme-Kopplung 

steigert die Ausnutzung 

des Brennstoffs.
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Bei ausreichender Wärmeabnahmestruktur kann das Holz auch in Heizwerken oder Heizkraftwerken 
mit Anschluss an Nah- und Fernwärmenetze eingesetzt werden. Neben der einfacheren Brennstoff- 
Logistik (keine LKW-Fahrten durch Wohngebiete) sind bei größeren Anlagen auch aufwändige Luft-
reinhaltetechniken einsetzbar, die bei Kleinanlagen wirtschaftlich nicht angemessen wären. 

Die effizienteste Lösung der Energieerzeugung aus Biomasse ist die gekoppelte Erzeugung von Wärme 
und Strom in KWK-Anlagen. Ein sehr großes Potenzial bieten dazu die bereits bestehenden Anlagen, 
die Strom aus Biomasse erzeugen (insbesondere Biogas-Anlagen). Die derzeitige Stromerzeugung erfolgt 
in diesen Anlagen nur zu einem Drittel im KWK-Betrieb. Wir haben das Ziel, bis zum Jahr 2020 ein 
Drittel der derzeit bestehenden Biogas-Anlagen mit einer guten Wärmenutzung nachzurüsten. 

Für die Umsetzung einer effizienten Bioenergienutzung mit Kraft-Wärme-Kopplung stehen auch  
finanzielle Anreize aus den Landes-Förderprogrammen „Bioenergiedörfer“ und „Bioenergiewettbewerb“ 
zur Verfügung. Das Programm Bioenergiedörfer unterstützt Kommunen dabei, ihre Energieversorgung 
über einen nachhaltigen Einsatz erneuerbarer Energien in die eigenen Hände zu nehmen.
 
Neben einer Nachrüstung bestehender Anlagen ist bei neuen Stromerzeugungsanlagen von vornherein 
eine entsprechende Wärmenutzung zu etablieren. Für Festbrennstoffe steht allerdings im kleinen Leis-
tungsbereich bisher keine marktgängige KWK-Technik zur Verfügung. Hier wollen wir über Forschung, 
Entwicklung und Modellprojekte geeignete Techniken auf dem Markt etablieren. 

Da die Holzpotenziale im Land bereits weitgehend ausgeschöpft werden, wollen wir verstärkt halmgut-
artige Brennstoffe wie Stroh oder Landschaftspflegegras einsetzen. Auch verfolgen wir das Ziel, für 
Energiepflanzen genutzte Anbauflächen möglichst effizient zu verwenden. Insbesondere mehrjährige  
Kulturen wie Miscanthus oder Pappeln ermöglichen hohe Erträge durch Ganz pflanzennutzung bei 
gleichzeitig geringem Input an Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln und Energie.

2.4.3.3. Die Anwendung der Solarthermie ausbauen

Gerade im sonnenreichen Baden-Württemberg bietet die Solarenergie zur Wärmegewinnung (Solarther-
mie) große Potenziale. Jahr für Jahr werden mehr als 1.000 kWh kostenlose Sonnenenergie auf einen 
Quadratmeter Fläche eingestrahlt, davon ¾ im Sommerhalbjahr. Der mit Solaranlagen erzielbare Wärme-
ertrag ist pro Quadratmeter etwa 60 Mal höher als beim Anbau von Biomasse. Die Solarthermie ist 
technisch ausgereift, robust und langlebig.

Maßnahmen

M49 Wärmenutzung bei bestehenden Biogasanlagen und Kraftwerken
Wir wollen bestehende Biomasse-Kraftwerke und Biogasanlagen nachrüsten, um neben dem Strom 
auch die dort entstehende Wärme sinnvoll zu nutzen. Dazu sollen die vorhandenen Wärmepoten-
ziale ermittelt und angepasste Wärmenutzungskonzepte erstellt werden. Bis zum Jahr 2020 sollen 
mindestens zwei Drittel der Anlagen über eine Wärmenutzung verfügen.

M50 Wärmenutzung bei Bioenergiedörfern
Im Rahmen des Projekts Bioenergiedörfer wollen wir Maßnahmen zur Steigerung der KWK- 
Wärme-Nutzung aus erneuerbaren Energien fördern. Bis zum Jahr 2020 wollen wir mindestens 
100 Bioenergiedörfer im Land fördern.

Solarthermie liefert pro 

Fläche 60 x mehr Energie 

als Biomasse.

Folgende Ausbauziele haben wir uns für das Jahr 2020 gesetzt:

Um diese Ziele tatsächlich zu erreichen, wollen wir auf verschiedenen Ebenen Maßnahmen ergreifen. 
Dies betrifft auch die landeseigenen Liegenschaften. Hier liegt der Anteil erneuerbarer Energien an 
der Wärmeversorgung derzeit bei etwa 5 %. Diesen wollen wir bis zum Jahr 2020 auf 10 % verdoppeln. 

Die Technologie „Power to heat“ steht derzeit noch am Anfang ihrer Entwicklung. Das Umweltminis-
terium wird diese beobachten und bei Bedarf seine Maßnahmen entsprechend anpassen.

2.4.3.1. Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz weiterentwickeln

Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) in Baden-Württemberg wollen wir zielgerichtet weiter-
entwickeln. Dazu sind am 11. Juni 2013 vom Kabinett folgende Eckpunkte beschlossen worden: 

•  Erhöhung des Pflichtanteils von 10 % auf 15 %
•  Technologieoffenheit, Verzicht auf Solarthermie als Ankertechnologie
•  Einbeziehung von privaten und öffentlichen Nichtwohngebäuden
•  Integration des Gedankens „Sanierungskonzept“ ins EWärmeG

2.4.3.2. Wärmeversorgung aus Biomasse ökologisch ausrichten

Die Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien im Land basiert bisher zu etwa 90 % auf Bio energie. 
Im Jahr 2011 waren es etwa 15,3 TWh Wärme, die aus Biomasse bereitgestellt wurden. Diesen Wert 
wollen wir auf rund 18 TWh in 2020 und auf rund 20 TWh in 2050 erhöhen. Dabei verfolgen wir das 
Ziel, die Steigerung der Wärmeerzeugung aus Bioenergie vor allem über eine verbesserte Effizienz der 
Wärmeerzeugung zu erreichen, also ohne eine Ausweitung des bisherigen Brennstoffeinsatzes. 

Derzeit wird mehr als die Hälfte der Bioenergie-Wärme durch Verbrennung von Holz in traditionellen 
Heizungssystemen wie Kaminöfen oder Kachelöfen erzeugt. Diese weisen jedoch nur vergleichsweise 
geringe Wirkungsgrade auf. Eine deutliche Verbesserung der Effizienz und vor allem der Schadgas- 
Emissionen gegenüber diesen traditionellen Nutzungsarten erzielen moderne Zentralheizungsanlagen – 
etwa durch Pellets-Heizkessel.

Maßnahmen

M48 Weiterentwicklung des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes
Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz soll auf Grundlage der vom Kabinett am 11. Juni 2013 beschlos-
senen Eckpunkte unter Berücksichtigung der im Rahmen der Anhörungen eingegangenen Stel-
lungnahmen weiterentwickelt werden.

Wir wollen die Wärme-

erzeugung aus Biomasse 

durch Verbesserung der 

Effizienz steigern.

Traditionelle Feuerstätten 

haben zu geringe Wir- 

kungsgrade und zu hohe 

Schadgas-Emissionen.

Die Nutzung der Wärme 

bei bestehenden Biogas-  

Anlagen und Biomasse- 

Kraftwerken bietet 

große Potenziale.

ENDENERGIE WÄRME [TWh/a] 2011 2020

Biomasse 15,4 17,9

Solarthermie 1,1 3,1

Geothermie, Umweltwärme 0,4 1,6

erneuerbare Wärme gesamt 16,9 22,6
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Eine für Baden-Württemberg aussichtsreiche Nutzung der Solarthermie besteht in der Einspeisung von 
Solarwärme in Wärmenetze, die mit niedrigen Temperaturen und einem saisonalen Wärmespeicher 
arbeiten. In Dänemark sind solche Anlagen bereits vielerorts im Einsatz und können Wärme zu günstigen 
Preisen bereitstellen. Oft sind die Betreiber örtliche Genossenschaften, wodurch die Wertschöpfung 
in der Region verbleibt. 

Der Ausbau von Wärmenetzen (s. Kapitel D.2.4.5) setzt in der Praxis allerdings ein Umdenken bei den 
Bürgerinnen und Bürgern voraus. Teilweise bestehen emotionale Hürden, die eigene Heizanlage im 
Haus durch einen Anschluss an ein extern gesteuertes Netz zu ersetzen. Eine gemeinschaftliche 
Organisationsform mit Eigentumsanteilen kann helfen, diese Hürden zu überwinden. 

2.4.3.4. Umweltwärme und Geothermie nutzen

Die effiziente Nutzung von Umweltwärme ist ein wichtiger Baustein der Energiewende. Um die Um-
weltwärme sinnvoll zu Heizzwecken oder für die Warmwasserbereitung nutzen zu können, ist meist 
eine Wärmepumpe (WP) erforderlich, die die Wärme auf eine höhere Temperatur „pumpt“. Übliche 
Wärmequellen sind die Umgebungsluft, die oberflächennahe Erdwärme oder das Grundwasser.

Für den Antrieb der Wärmepumpen wird in der Regel Elektroenergie eingesetzt. Das bestimmende 
Maß für die Effizienz des Systems ist die Jahres-Arbeitszahl, die das Verhältnis zwischen eingesetztem 
Strom und gelieferter Nutzwärme beschreibt. 

Wärmepumpen, die die Umgebungsluft nutzen (Luft-Wasser-Systeme) sind gegenüber Erdwärme- oder 
Grundwassersystemen zwar kostengünstiger, aber auch weit weniger effizient. Die Jahres-Arbeitszahlen 
dieser Systeme liegen oftmals bei Werten, die primärenergetisch zu keinen Einsparungen gegenüber 

Maßnahmen

M51 Unterstützung der Beratung zu Solarthermie auf Wohn- und Gewerbegebäuden 
Wir wollen die Handwerksorganisationen bei Aus- und Fortbildungsaktivitäten unterstützen, als 
Beitrag zur Installation qualitativ hochwertiger Anlagen.

M52 Solarthermische Pilotanlagen für Landesliegenschaften
Wir wollen mindestens fünf solarthermische Pilotanlagen in größeren Landesliegenschaften zur 
Heizungs- und Trinkwarmwasserbereitstellung bzw. zur solarthermischen Kühlung errichten. 

M53 Marktzuwachs der Solarthermie im gewerblichen Bereich
Wir streben einen deutlichen Marktzuwachs der Solarthermie in der gewerblichen Nutzung an. 
Dazu werden wir Modellvorhaben mit Hochtemperaturkollektoren zur Klimatisierung und zur 
Erzeugung von Prozesswärme fördern.

M54 Solare Wärmenetze mit saisonaler Speicherung
Die Anwendung großer Kollektorfelder im Verbund mit Wärmenetzen und Speicherkonzepten 
wird durch weitere Modellvorhaben vom Land unterstützt. In diesem Rahmen können auch ge-
nossenschaftliche Modelle gefördert werden.

Zur Nutzung von 

Umweltwärme sind 

Wärmepumpen 

erforderlich.

Der Solarthermie-Markt 

konzentriert sich derzeit 

auf Einfamilienhäuser.

Um den Wärmebedarf zukünftig auf Basis erneuerbarer Energien zu decken, ist die Solarenergie 
unver zichtbar. Die Vorteile liegen auf der Hand: Solarenergie ist frei von Risiken und Schadstoffen, unter-
liegt keinen Preiserhöhungen und stärkt über den Anlagenbau durch das lokale Handwerk die regio-
nale Wertschöpfung. 

Derzeit sind in Baden-Württemberg thermische Solaranlagen mit rd. 3,0 Millionen m² Kollektorfläche 
installiert. Das ist pro Kopf etwa 50 % mehr als im Bundes-Durchschnitt. Die weit überwiegende 
Mehrzahl der installierten Solarthermie-Anlagen ist auf privaten Einfamilienhäusern installiert und 
dient der Erwärmung von Warmwasser für Bad und Küche. Im Sommerhalbjahr kann der Warm-
wasserbedarf dadurch weitgehend gedeckt werden.

Der Markt für Solarthermie im Bereich der Mehrfamilienhäuser, im Hotel- und Gaststättengewerbe 
oder in Produktionsprozessen ist noch sehr gering entwickelt, obwohl hier die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen vorteilhafter sind. 

Anders als bei der Fotovoltaik gibt es beim Einsatz der Solarthermie keine garantierte Vergütung, die 
einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen sicherstellt. Investitionen in solarthermische Anlagen werden 
durch Programme des Bundes über Zuschüsse (Marktanreizprogramm) oder zinsgünstige Kredite der 
KfW gefördert. Die Wirtschaftlichkeit der Anlagen hängt damit zum einen von den Investitionskosten 
und der Förderung und zum anderen von den Brennstoffeinsparungen und damit von den Energie-
preisen ab. Mit solarthermischen Anlagen können zudem die gesetzlichen Vorgaben nach dem Erneu er-
bare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG) für Neubauten bzw. des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes 
(EWärmeG) Baden-Württemberg für Bestandswohngebäude erfüllt werden.

Die Landesregierung will den Anteil der Solarthermie an der Wärmeerzeugung deutlich steigern: Bis 
2020 soll ihr Beitrag von heute 1,2 auf 3,1 TWh jährlich steigen. Bis zum Jahr 2050 sollen mit 14 TWh 
rund 30 % des dann noch benötigten Wärmebedarfs solar gedeckt werden. Dazu wollen wir die Einsatz-
bereiche der Solarthermie ausweiten und diese verstärkt zur Beheizung von Gebäuden sowie in gewerb-
lichen Produktionsprozessen nutzen. 

Um einen wesentlichen Anteil des Heizbedarfs von Gebäuden über Solarthermie zu decken, muss die 
Sonnenwärme vom Sommer bis in die kühleren Jahreszeiten gespeichert werden. Dies kann dezentral 
in großen Warmwassertanks geschehen, wobei die Kombination mit einer effizienten Wärmepumpe 
weitere Einsparvorteile bringt.
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Temperaturen, sind aber für die Wärmeversorgung ausreichend. Die meisten Bohrungen versorgen 
derzeit Thermalbäder mit Wärme. In 2011 wurden in Baden-Württemberg etwa 100 GWh Wärme aus 
tiefer Geothermie erzeugt.

Mit der Erschließung tieferer Horizonte erhöhen sich die im Bereich des Oberrheins und im ober-
schwäbischen Molassebecken erreichbaren Temperaturen bis etwa 160 °C. Die Wärmeleistung solcher 
geothermischen Quellen liegt etwa in der Größenordnung zwischen 30 und 50 MW. 

Mit diesen Wärmeleistungen und Temperaturen könnten größere Wärmenetze versorgt werden. Wegen 
der hohen Wärmemenge, die bei solchen Projekten zur Verfügung steht, liegt die Zielgruppe bei 
größeren Wohnsiedlungen, gewerblichen Ansiedlungen mit hohem Wärmebedarf oder industriellen 
Einzelabnehmern mit entsprechendem Wärmebedarf. Vorteilhaft ist dabei eine möglichst gleichmäßige 
Wärmelast auch im Sommerhalbjahr.

Langfristig bietet die Geothermie in Baden-Württemberg insbesondere für die Wärmeversorgung große 
Chancen. Allerdings haben verschiedene Schäden in den letzten Jahren das Vertrauen in die Geothermie 
erschüttert. Wir haben das Ziel, dieses Vertrauen durch Maßnahmen zur Qualitätssicherung wieder 
herzustellen.

Maßnahmen

M55 Beratung zu erdgekoppelten Wärmepumpen
Wir haben das Ziel, die Wärmepumpentechnik weiter im Markt zu etablieren. Durch gezielte 
Information und Beratung sollen insbesondere an Abwasser und Erdwärme gekoppelte Techniken 
mit hoher Energieeffizienz zur Anwendung kommen. 

M56 Qualitätssicherung bei Wärmepumpensystemen
Zur Qualitätssicherung der Anlagen werden wir regelmäßige Aus- und Fortbildung für Planer und 
ausführendes Handwerk anbieten. Ein Schwerpunkt soll dabei die Erstellung von Erdwärmeson-
den sein.

M57 Leitfaden Tiefe Geothermie
Zur Unterstützung neuer Geothermie-Projekte zur Wärmeversorgung wollen wir einen praxis-
orientierten Leitfaden für Projektträger entwickeln, der klare und nachvollziehbare Anforderungen 
formuliert. Damit soll die behördliche Genehmigung und die Realisierung der Projekte erleich-
tert werden.

M58 Landes-Förderprogramm Geothermische Wärmenetze 
Die Investitionen in neue Wärmeversorgungsprojekte auf Basis tiefer Geothermie mit Einspei-
sung in bestehende oder neue Wärmenetze und die Nutzung von Geothermie in Form „kalter 
Fernwärme“ wollen wir im Rahmen von Pilotprojekten fördern.

Wärmepumpen mit 

Erdkollektoren sind 

besonders effizient.

normalen Heizkesseln führen. Zudem kann es bei nicht fachgerechter Planung und Ausführung von 
Luft-Wasser-Wärmepumpen zu Lärmproblemen kommen.

Anlagen mit Erdkollektoren oder Erdwärmesonden (EWS-Anlagen) erzielen gegenüber der Luft-Wasser- 
Technik deutlich bessere Effizienzwerte. Wärmepumpen, die das Grundwasser nutzen, sind ebenfalls 
sehr effizient, können aber nur sehr begrenzt eingesetzt werden. Bei richtiger Anlagenkonzeption, 
Planung und Ausführung ist die Nutzung der oberflächennahen Geothermie ein effizientes Verfahren 
zur Nutzung von Umweltwärme. In Baden-Württemberg sind bereits über 10.000 EWS-Anlagen im 
Betrieb. Besonders hohe Jahres-Arbeitszahlen und eine gute Wirtschaftlichkeit erzielen Anlagen, bei 
denen Wärmepumpen das hohe Temperaturniveau des kommunalen Abwassers nutzen. In den letzten 
Jahren sind insbesondere in Baden-Württemberg sehr effiziente Anlagen gebaut worden. Deshalb sollte  
bei Bauvorhaben, die in der Nähe von größeren Kanälen geplant werden, die Machbarkeit geprüft werden.

Bei der Anwendung von Erdwärmesonden kann es jedoch im Einzelfall zu Problemen bei der Qualitäts-
sicherung kommen. Neben grundlegenden planerischen Mängeln besteht eine eindeutige Schwach-
stelle bei der Erstellung von Erdwärmesonden. 

Für Neubauten mit geringem spezifischem Energiebedarf oder für hochwertig energetisch sanierte 
Altbauten ist der Einsatz von Wärmepumpen heute bereits eine sinnvolle Option zur Gebäudeenergie-
versorgung. Etwa bei einem Drittel der Neubauten im Wohngebäudesektor wird eine Wärmepumpe 
als Raumheizung installiert. Dabei sind ein guter baulicher Wärmeschutz und ein geringes Temperatur-
niveau im Heizsystem (z. B. durch Fußbodenheizungen) für den Einsatz von Wärmepumpen besonders 
vorteilhaft. Energetisch sinnvoll ist auch die Kombination von Wärmepumpen mit Solarthermie-Anlagen 
zur Deckung der Warmwasserbereitung.

Auch bei Nicht-Wohngebäuden kommen Wärmepumpen vermehrt zum Einsatz. Neben der Gebäude-
heizung können diese Anlagen im Sommer auch zur Kühlung eingesetzt werden. Dies verbessert die 
energetische Anlageneffizienz und erschließt betriebliche Vorteile. 

Der zunehmende Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung wird auf lange Sicht die Gesamt-
energiebilanz der Wärmepumpentechnik weiter verbessern. Auch die Einbindung von Wärmepumpen 
zur sinnvollen Nutzung von Erzeugungsspitzen von erneuerbaren Energien ist durch ein intelligentes 
Lastmanagement und Einbindung als Regelenergie in ein „virtuelles Kraftwerk“ möglich.

Die Tiefen-Geothermie wird in Baden-Württemberg bereits seit vielen Jahren genutzt. Zahlreiche 
Bohrungen nach Thermal- und Mineralwässern wurden im oberschwäbischen Molassebecken durch-
geführt. Diese Bohrungen erbringen zwar nicht die für eine effiziente Stromerzeugung erforderlichen 
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Besonders in der Fernwärme-Erzeugung wird noch in großem Umfang Steinkohle als Brennstoff 
eingesetzt. Dies führt zu einer jährlichen Emissionsmenge von rd. 3,9 Millionen Tonnen CO2. Aus 
Klimaschutzgründen ist es sinnvoll, bei künftig anstehenden Ersatz-Investitionen vom Brennstoff 
Kohle auf das emissionsärmere Erdgas umzustellen. Städte mit hohem Kohleanteil an der Fernwärme 
sind Mann heim, Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart, Pforzheim, Esslingen und Ulm.

Aus Sicht des Klimaschutzes und der Ressourcenschonung ist auch die Nutzung industrieller Abwärme 
besonders erstrebenswert. 

In der Industrie ist Prozesswärme der bei weitem größte Faktor des Energiebedarfs. Mehr als 56 % der 
erforderlichen Endenergie im Sektor Industrie werden als Wärmeenergie benötigt. Noch wird dieser 
Energieverbrauch im Wesentlichen durch fossile Energieträger gedeckt.

Abwärme bezeichnet hier den Teil der Energie, der im Unternehmen nicht genutzt wird und damit 
als Wärmeüberschuss durch Abluft oder Kühlwasser über gerichtete Wärmeströme oder diffuse Quellen 
„entsorgt“ werden muss. Diese überschüssige Abwärme verursacht nicht nur Kosten bei den Unter-
nehmen, sondern muss auch aus Gründen der effizienten Verwendung begrenzter Energieressourcen 
und des Klimaschutzes soweit als möglich reduziert werden.

Zur Reduzierung der Wärmeverluste im Unternehmen ist in der Regel eine abgestufte Herangehens-
weise sinnvoll:

a.  Die Umstellung der Produktionsprozesse auf geringere Energiebedarfe oder  
eine effizientere Prozessführung

b.  Die Verwendung überschüssiger Wärme an anderer Stelle im Unternehmen
c.   Die Abgabe der Wärme an Dritte zur externen Nutzung, etwa in öffentlichen  

Fernwärmenetzen

Die unternehmensinternen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz wurden und werden in 
vielen Betrieben bereits aus ökonomischen und ökologischen Gründen durchgeführt. Die Möglich-
keiten der Nutzung industrieller Abwärme zur Wärmeversorgung von Dritten – etwa durch Einspeisung 
in vorhandene Fernwärmesysteme – sind jedoch bislang nicht systematisch untersucht worden.

Aus einigen früheren Untersuchungen resultiert die Einschätzung, dass die Nutzung von industrieller 
Abwärme unwirtschaftlich und schwer umsetzbar ist. Dies trifft vermutlich auch heute noch in vielen 

Es fehlt eine systemati-

sche Untersuchung der 

Abwärmepotenziale.

2.4.4. Emissionsarme Brennstoffe und Industrie-Abwärme nutzen

Die langfristige Aufgabe ist eine 
komplette Umstellung der Ener-
gieversorgung von fossilen Brenn-
stoffen auf erneuerbare Energie-
quellen. Dieses Ziel ist jedoch nur 
in einem größeren Zeithorizont 
bis etwa 2050 zu erreichen und 
erfordert ein konsequentes Um-
steuern in der Energiepolitik. 

Mittelfristig wird die Wärmeversor-
gungsstruktur in Baden-Württem-
berg als Übergangslösung noch zu 
großen Teilen auf fossilen Brenn-
stoffen basieren müssen. Jedoch 
wollen wir dabei unter Klima-
schutzaspekten auf möglichst 
emissionsarme oder emissions-
freie Energieträger zurückgreifen.

Gegenüber Steinkohle erzeugt Erdgas durch den geringeren Kohlenstoffgehalt bei der Verbrennung 
etwa 40 % weniger CO2. Zusätzlich ist der feuerungstechnische Wirkungsgrad bei Erdgas um etwa 10 % 
höher als bei Steinkohle. Im Ergebnis kann so die Klimabelastung je kWh Wärme halbiert werden.

Die Umstellung des Brennstoffeinsatzes von Kohle und Heizöl zum wesentlich emissionsärmeren 
Erdgas war bereits in den letzten Jahren neben der Energieeinsparung der größte Treiber für die Re-
duktion der CO2-Emissionen im Wärmebereich. Trotz eines teilweise ansteigenden Wärmebedarfs –
etwa bei den Haushalten – ist es vor allem durch diesen Brennstoffwechsel zu positiven Klimaschutz-
effekten gekommen. 

Bei künftig anstehenden Ersatzinvestitionen sollte dieser erforderliche Brennstoffwechsel mit berück-
sichtigt werden. Eine langfristige Festlegung auf fossile Brennstoffe über mehrere Jahrzehnte ist 
kontra produktiv. Dabei ist der Brennstoff Kohle wegen seiner schlechten Klimabilanz besonders  
problematisch.

Es ist zu erwarten, dass sich die Umstrukturierung der Wärmeerzeugung auf erneuerbare Energien in 
zwei Investitionszyklen vollziehen wird:

•   1. Investitionszyklus 2010 – 2030 
Umstellung von Kohle und Heizöl auf Erdgas

•   2. Investitionszyklus 2030 – 2050 
Umstellung von Erdgas auf erneuerbare Energien

In der dezentralen Wärmeversorgung spielt die Steinkohle als Energieträger praktisch keine Rolle mehr. 
Hier bieten sich kurzfristig vor allem CO2-Einsparpotenziale durch den Ersatz von Ölheizungen und 
Elektro-Nachtspeicherheizungen.
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Über Wärmenetze kann flächig anfallende Energie, wie etwa die Solarthermie gesammelt, gespeichert 
und zum Kunden transportiert werden. Auch für punktförmig anfallende Wärmepotenziale wie etwa 
Geothermie-Bohrungen oder Industrieabwärme bieten Wärmenetze eine geeignete Möglichkeit, eine 
Vielzahl von Wärmeabnehmern kostengünstig und mit hoher Verlässlichkeit zu versorgen.

Für den weiteren Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung sind Wärmenetze oft zur sinnvollen Wärme-
nutzung der Anlagen erforderlich. Dies gilt insbesondere für größere KWK-Anlagen, die meist in 
Anlagennähe zu wenig Wärmelast für eine ganzjährige Nutzung aufweisen. 

Aber auch kleinere KWK-Anlagen können ein Wärmenetz als thermischen Puffer nutzen und da-
durch eine am Strommarkt orientierte Betriebsweise realisieren. Mit einer Verknüpfung auch kleinerer 
KWK-Anlagen können auf diese Weise virtuelle Kraftwerke geschaffen werden, die zur Versorgungs-
sicherheit beitragen.

Letztlich bieten Wärmenetze zudem eine Verteilstruktur, die flexibel an zukünftige Erzeugungstech-
nologien anpassbar ist. Durch Wechsel der zentralen Erzeugungsanlage können eine Vielzahl von 
Abnehmern auf einfache Weise und sehr kurzfristig durch effizientere oder CO2-ärmere Technologien 
versorgt werden.

In zahlreichen Kommunen in Baden-Württemberg sind solche Wärmenetze bereits vorhanden. Wo 
immer auf Grund der Bebauungsstruktur eine ausreichende Wärmeabnahme vorliegt und Wärme-
quellen vorhanden sind, soll auch die Neuerrichtung von Wärmenetzen geprüft werden. Diese können 
dann auch durch mehrere Energiequellen gespeist werden. 

Wir wollen die Kommunen und Stadtwerke anregen, lokale oder regionale Wärmeversorgungskon-
zepte zu erstellen, die langfristig ausgerichtet und mit der Stadtentwicklung vor Ort verzahnt sind. 
Durch die Darstellung von Wärmebedarfsdichten in einem Potentialatlas sowohl der kommunalen 
Ebene als auch den Betrieben vor Ort ein Anstoß gegeben werden, sich verstärkt mit dieser Techno-
logie zu befassen.

Fällen zu. Andererseits haben sich die aktuellen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen gegen-
über den letzten Jahren deutlich verändert:

•  Die Energiebezugskosten für die Unternehmen haben sich in den letzten Jahren stetig 
erhöht. Dies erhöht den betriebsinternen Druck, Effizienzpotenziale zu erschließen oder 
zusätzliche Einnahmen aus dem Wärmeverkauf zu generieren.

•  Die Endverbraucherpreise für Wärmelieferung sind deutlich gestiegen. Damit  
können heute Wärmegestehungskosten wirtschaftlich sein, die es vor einigen Jahren  
noch nicht waren.

•  Hemmnis für die Abwärmenutzung sind die hohen Investitionen in die Wärmenetz- 
Infrastruktur und der damit verbundene hohe Fixkostenanteil. Bei vergleichenden Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtungen werden jedoch in Zukunft durch die Transformation  
von fossilen zu erneuerbaren Energien ohnehin die Brennstoffkosten – anders als heute – 
nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Dies hat den Vorteil, langfristig kalkulieren  
zu können.

•  Die Förderprogramme des Bundes für den Neubau von Nah- und Fernwärmenetzen  
geben finanzielle Anreize für die Investition in neue Infrastrukturen.

•  Aus technischer Sicht bieten neue Entwicklungen von Wärmenetzen mit niedrigen 
Betriebsmittel-Temperaturen (Low-Ex-Konzepte) gute Möglichkeiten, die meist auf 
niedrigem Temperaturniveau anfallende Abwärme zu nutzen. 

Ein gutes Beispiel für eine sinnvolle Nutzung von Industrieabwärme ist die Einspeisung von Prozess-
abwärme der Mineralölraffinerie Oberrhein in das Fernwärmenetz der Stadtwerke Karlsruhe, die damit 
mehrere Tausend Haushalte versorgt. Auch die Nutzung von Abwärme über mobile Wärmespeicher – 
wie bei einem Pilotprojekt der Abfallwirtschaftsgesellschaft Neckar-Odenwaldkreis – kommt in Ein-
zelfällen in Betracht.

2.4.5. Eine Strategie für lokale Wärmenetze entwickeln

Nah- und Fernwärmenetze bieten eine sinnvolle Infrastruktur für eine nachhaltige Energieversor-
gungsstruktur auf Basis erneuerbarer Energien. Sie sind gut geeignet für die Integration erneuerbarer 
Energien in den Wärmemarkt. Mit der Bündelung der Wärmeerzeugung auf wenige Anlagen ist ins-
gesamt ein emissionsärmerer Betrieb möglich.

Maßnahmen

M59 Potenzial-Analysen für Industrie-Abwärme
Wir streben an, die bisher ungenutzten Wärmepotenziale aus industrieller Abwärme systematisch 
zu erfassen und zu prüfen, ob regionale Wärmesenken vorhanden sind, die eine Nutzung der 
Wärme durch Dritte – etwa durch Einspeisung in Wärmenetze – ermöglichen.

M60 Marktmodell zur Einspeisung von Abwärme in Wärmenetze
Für die Einspeisung von Industrieabwärme in Wärmenetze der öffentlichen Versorgung wollen 
wir praxisorientierte Marktmodelle für einen fairen Interessenausgleich zwischen Einspeiser und 
Netzbetreiber schaffen.
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2.4.6. Effizienzsteigerung der Produktionsprozesse in der Wirtschaft 

Bei der Prozesswärmebereitstellung und bei der Raumwärme- und Warmwasserbereitstellung im ge-
werblichen und industriellen Bereich dominiert der Einsatz von Erdgas. In Baden-Württemberg sind 
das Papiergewerbe, die Autoindustrie, die Herstellung von Glas, Glaswaren und Keramik, die Verar-
beitung von Steinen und Erden sowie der Maschinenbau die Industriezweige mit dem höchsten Energie-
verbrauch. In 2010 verbrauchten diese vier Industriezweige etwa 50 % des Energieverbrauchs der In-
dustrie. Sie haben damit höchste Relevanz für den Klimaschutz. 

Neben der optimierten Nutzung industrieller Abwärme (s. Kapitel D.2.4.4.) geht es dabei auch um 
eine Optimierung von Produktionsabläufen und den Einsatz moderner Anlagentechnik. So können 
etwa durch effiziente Öfen bei metallurgischen Prozessen oder durch moderne Aggregate für Trock-
nungsprozesse große Mengen Energie eingespart werden. 

Aber auch im kleineren Maßstab – etwa bei Bäckereien – lassen sich über Wärmerückgewinnung und 
effiziente Geräte enorme Mengen Wärme einsparen.

Im Rahmen einer integrierten Planung werden durch Wärme- und Kältepläne die bestehenden Be-
darfe und Potenziale erfasst, deren künftige Entwicklung prognostiziert und Handlungsstrategien zur 
effizienten und klimafreundlichen Wärmeversorgung von bestimmten Gebieten erarbeitet. So können 
Wärmeversorgungslösungen auf Block-, Quartiers- oder kommunaler Ebene gefunden werden, die zu-
meist kostengünstiger und effektiver sind als die entsprechende Summe von Einzel-Gebäude-Lösungen.

Dazu wollen wir den Kommunen und anderen Planungsträgern sowie Bürgerinnen und Bürgern  
verschiedene Hilfsmittel an die Hand geben. 

•  Die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA) entwickelt  
mit Unterstützung durch das Umweltministerium Methoden und Softwaretools zur 
GIS-gestützten (Geografische Informationssysteme) Ausarbeitung von Nahwärmekonzepten. 
Der Schwerpunkt liegt hierbei in der Konzipierung einer Methodik zur gebäudescharfen 
Wärmebedarfsermittlung und in der automatisierten Grobdimensionierung des Leitungsnetzes.

•  Mit einem „Potenzialatlas Erneuerbare Energien“ wollen wir eine konsolidierte Datenbasis 
zu den Nutzungsmöglichkeiten erneuerbarer Energien schaffen und eine Grundlage für die 
strategische Ausbauplanung bereitstellen. 

•  Wir wollen eine Bestandsaufnahme über die regional vorhandenen Potenziale an indus-
trieller Abwärme erstellen (s. a. „Emissionsarme Brennstoffe und Industrie-Abwärme 
nutzen“, S. 86), die betriebsintern nicht genutzt werden kann und für eine Nutzung  
durch Dritte über Wärmenetze zugänglich ist.

Die Einspeisung erneuerbarer Energieträger wie Solarthermie, industrieller Abwärme oder Abwasser-
wärme kann besonders effizient erfolgen, wenn sowohl das Wärmenetz als auch die zu versorgende 
Abnahmestruktur auf ein niedriges Temperaturniveau abgestimmt sind.

Maßnahmen

M61 Unterstützung lokaler und regionaler Wärmekonzepte
Wir wollen die Erstellung von langfristig angelegten Wärmeversorgungskonzepten auf lokaler 
oder regionaler Basis unterstützen. Dazu werden wir auch ein Software-Tool zur Erstellung von 
Wärmeatlanten zur Verfügung stellen lassen.

M62 Erstellung von Wärme- und Kälteplänen
Der Bedarf an Wärme/Kälte muss mit dem Ort der Erzeugung (Kraftwerksstandorte, industrielle 
Abwärme, lokale Netze) abgeglichen werden. Planungsgrundlage hierfür werden die von der EU- 
Energieeffizienzrichtlinie geforderten Pläne sein. Sie bedürfen allerdings noch der Umsetzung in 
das deutsche Recht. Das Land will durch die Darstellung von Wärmebedarfsdichten in einem 
Potentialatlas die Erstellung dieser Planungen erleichtern. Siehe auch Maßnahme M 19 Landeskon-
zept Kraft-Wärme-Kopplung (S. 54)

M63 Festsetzungen zur städtebaulichen Umsetzung von Wärmekonzepten
Wir wollen die Kommunen bei der Realisierung von klimaschonenden Maßnahmen im Rahmen 
der Bauleitplanung unterstützen und wenn erforderlich, uns für eine Optimierung der Rechts-
grundlagen einsetzen.

Maßnahmen

M64 Reduzierung von Wärmeenergie in Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen
Wir streben an, Impulse zu setzen, um den Einsatz von Wärmeenergie im gewerblichen und in-
dustriellen Bereich beispielsweise durch die Optimierung von Produktionsabläufen sowie der 
Anlagentechnik und die Nutzung von Synergieeffekten deutlich zu reduzieren. In diesem Rahmen 
kommen auch die im Kapitel D.1.4.2.1 aufgeführten Maßnahmen zur Geltung (M10 – M16), die 
neben dem Stromeinsatz auch den Wärmesektor betreffen.

Wärmenetze mit niedri- 

gen Temperaturen erleich- 

tern die Einspeisung.
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3. Verkehr
3.1. Ausgangslage

Während die Treibhausgas-Emissionen in Deutschland in den vergangenen beiden Jahrzehnten in 
nahezu allen Sektoren zurückgegangen sind, stiegen sie im Verkehrsbereich zunächst weiter an. In 
Baden-Württemberg ist der CO2-Ausstoß bis zum  Jahr 1999 gestiegen, in den Folgejahren waren sin-
kende Emissionen zu verzeichnen. Trotz des Rückgangs lagen diese 2010 wieder auf dem Niveau von 
1990. Im Jahr 1990 betrug der Ausstoß 21,6 Millionen Tonnen CO2. Mit 21,3 Millionen Tonnen in 2010 
ist nach 20 Jahren der Ausgangswert wieder erreicht.

Und auch für die Zukunft ist we-
nig Besserung in Sicht: So wird 
nach den Prognosen des General-
verkehrsplans 2010 der erwartete 
Minderungserfolg im PKW-Ver-
kehr durch einen überpropor ti  - 
onalen Anstieg des Güterverkehrs 
weitgehend kompensiert. Aktuel-
lere Zahlen deuten darauf hin, dass 
in dieser Prognose zwar das Wachs-
tum des Verkehrsaufwands22 über-
schätzt wurde, allerdings auch die 
technischen Potentiale  zur CO2- 
Emissionsminderung an Pkw nicht 
in dem Maße genutzt wurden. 
Ohne zusätzliche Maßnahmen 
kann deshalb keine nennenswerte 
Kohlendioxideinsparung im Ver-
kehrssektor erzielt werden.

3.2. Unsere Ziele und 
Strategien 

Der Ministerrat des Landes Ba-
den-Württemberg hat am 7. Feb-
ruar 2012 beschlossen, dass der 
Bereich Verkehr in Baden-Würt-
temberg im Jahr 2020 gegenüber 
dem Jahr 1990 20 % bis 25 % weni-
ger Kohlendioxid emittieren soll. 
Das Klimaschutzgesetz des Lan-
des sieht bis zum Jahr 2050 eine 
Verminderung der CO2-Emissio-
nen über alle Sektoren um 90 % 
vor. Für den Verkehrssektor be-
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Bild 24: Treibhausgas-Emissionen des Sektors Verkehr in BW (Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg Okt.2013)
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Bild 25: Prognostizierte Entwicklung der CO2-Emissionen im Verkehrsbereich (ZSW 2011)

22 Der Verkehrsaufwand bezeichnet den verkehrlichen Aufwand, um Mobilitätsbedürfnisse zu erfüllen. Er beziffert das Produkt aus  

Transportweite und beförderter Personen- oder Güterzahl. Synonym wird der Begriff Verkehrsleistung verwendet. Als Einheit wird  

für den Personenverkehr „Personenkilometer (PKM)“ und für den Güterverkehr in „Tonnenkilometer (TKM)“ genutzt.

Die Treibhausgas-Emis-

sionen des Verkehrs 

waren im Jahr 2010 auf 

einem ähnlichen Niveau 

wie im Jahr 1990.

deutet dies nach Berechnungen des dem Gesetz zugrunde liegenden Gutachtens eine Reduktion 
um 70 % gegenüber 1990.  Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die vorgesehene Entwick-
lung und die damit verbundenen Teilziele.

Erreichbar sind die Ziele zur Verminderung von Emissionen und Belastungen des Verkehrs nur durch 
eine Vielzahl von einzelnen Schritten und Veränderungen. Ziel ist eine neue Kultur der Mobilität. 
Viele Mobilitätsbedürfnisse lassen sich mit wenig oder keinem Verkehr erfüllen, sei es durch neue 
Kommunikationstechniken, sei es durch Nahversorgung. Der erforderliche Verkehr der Zukunft soll 
bequem, bezahlbar, umweltfreundlich und intelligent vernetzt sein.

Aus Sicht der Landesregierung ist Mobilität ein unverzichtbarer Teil der Lebensqualität der Bevölke-
rung und Grundvoraussetzung für eine leistungsfähige Wirtschaft. Eine bedarfsgerechte Verkehrsinf-
rastruktur ist nötig, um Berufsverkehre und Transporte abzuwickeln. Darüber hinaus sind Logistik 
und Mobilitäts wirtschaft wichtige Sektoren für technische, soziale und kulturelle Innovationen. Ba-
den-Württemberg hat hier die Chance, Modelle zu schaffen, die im Weltmaßstab vermarktbar und 
zugleich nachhaltig sind. Produkte und Dienstleistungen nachhaltiger Mobilität können zu Wettbe-
werbs- und Standortfaktoren werden.

Die Landesregierung verfolgt deshalb das Ziel, ökonomisch günstige Alternativen wie das Fahrrad und 
den Öffentlichen Verkehr systematisch weiter zu entwickeln, damit „Mobilität für Alle“ möglich bleibt. 
Zugleich sollen die Belastungen durch den Verkehr reduziert werden. Auch sie sind gegenwärtig sozial 
sehr ungleich verteilt: Gerade Gering verdiener haben aufgrund ihrer Wohnsituation besonders häufig 
unter den Belastungen durch Lärm 
und Luftschadstoffe zu leiden.

Die Reduktion der CO2-Emissio-
nen des Verkehrs sektors ist des-
halb keine neue Zumutung für 
Bürger und Wirtschaft, sondern 
ein neuer Anreiz für technische 
und soziale Innovationen. Sie soll 
den Mobilitätswohlstand der Be-
völkerung sichern und zum sozi-
alen Ausgleich beitragen.

Technische Innovationen und eine 
Modernisierung der Infrastruktur 
können einen wichtigen Beitrag 
dazu leisten, die CO2-Emissionen 
des Verkehrssektors zu verringern. 
Das wird jedoch absehbar nicht 
ausreichen, um die CO2-Redukti-
onsziele im Verkehr zu erreichen. Um die Ziele zu erreichen, sollten viele Bürgerinnen und Bürger 
ihre Verhaltensgewohnheiten, d. h. die Mobilitätsmuster verändern, während Politik, Verwaltung und 
Wirtschaft parallel andere Verhaltensmöglichkeiten, d. h. andere Infrastrukturen schaffen müssen. 
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Die Suche nach neuen, 

umweltfreundlicheren 

Antriebsenergien muss 

durch intensive Bemü- 

hungen um mehr Ener- 

gieeffizienz ergänzt 

werden.
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Mit der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur – sowohl was die bisher oft vernachlässigten Erhaltungs-
aufwendungen, als auch was dringende Verbesserungen angeht – stellen sich angesichts staatlicher 
Mittelknappheit Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Deshalb ist es notwendig, Vorschläge für 
mögliche neue Finanzierungsinstrumente u. a. verschiedene Formen der Nutzerfinanzierung auszuar-
beiten und die notwendige gesellschaftliche Diskussion zu führen sowie den politischen Entschei-
dungsprozess vorzubereiten.

Die zu entwickelnden neuen Instrumente zur Infrastrukturfinanzierung sollen sich an den Zielen der 
Ökologisierung des Verkehrs, einer nachhaltigen Stadtpolitik und dem Leitbild einer nachhaltigen 
Mobilität orientieren. Da Bund und Länder in der Vergangenheit bereits anspruchsvolle klimapolitische 
Zielsetzungen beschlossen haben, müssen unter Berücksichtigung ökonomischer und sozialer Belange 
die vorgeschlagenen Instrumente die größtmögliche CO2-Einsparung im Verkehrssektor erreichen.

3.3. Was wir im Bund und in Europa bewegen wollen

Im Verkehrssektor gibt es viele gemeinsame Zuständigkeiten – und damit Verantwortlichkeiten – der 
Europäischen Union, der Bundesregierung, der Länder und der Kommunen. Ziele und Maßnahmen 
in diesen Feldern lassen sich deshalb nicht immer genau zuordnen. In diesem Kapitel werden deshalb 
auch solche Vorhaben aufgeführt, für die eine „überwiegende“ Zuständigkeit des Bundes gesehen wird. 
Im nächsten Abschnitt wird dann der Schwerpunkt auf Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg 
bzw. der Kommunen und Verkehrsunternehmen des Landes gelegt. 

Das Land setzt sich dafür ein, dass bei der Bundesverkehrswegeplanung neben verkehrlichen künftig 
verstärkt klimapolitische Ziele berücksichtigt werden.

3.3.1. CO2-Emissionsgrenzwerte bei Pkw und Nutzfahrzeugen

Die technische Effizienz eines Fahrzeugs ist ausschlaggebend für dessen spezifischen Kraftstoffverbrauch 
über die gesamte Lebensdauer von rund 15 Jahren (Pkw) und damit eine wesentliche Größe für den 
Verbrauch des Kfz-Bestands in den nächsten Jahrzehnten. Ambitionierte CO2-Grenzwerte (Verbrauchs-
grenzwerte) für neue Fahrzeuge leisten deshalb einen wesentlichen Beitrag zur Einsparung.

Die Festsetzung der CO2-Emissionsgrenzwerte für neue Kraftfahrzeuge liegt in der Kompetenz der 
Europäischen Union. Baden-Württemberg kann hier als Land entsprechende Forderungen an diese 
Handlungsebene adressieren, Diskussionsprozesse unterstützen und Bundesratsinitiativen ergreifen.

Der massenbezogene Verbrauchsgrenzwert für Pkw liegt derzeit bei ca. 130 g CO2/km und muss in der 
Flotte bis 2015 erreicht werden. Die jährliche CO2-Emissionsminderung der Neuwagenflotte hat sich 
seit dem Beschluss einer verbindlichen Regelung im Jahr 2008 deutlich beschleunigt. Voraussichtlich 
werden alle Pkw-Hersteller den für ihre Flottenzusammensetzungen maßgeblichen Grenzwert für 
2015 unterbieten und keine Strafzahlungen leisten müssen. 

Auf EU-Ebene wurde beschlossen, den CO2-Grenzwert für 95 % der neuen Pkw für 2020 auf 95 g/km 
(Herstellergrenzwert, bezogen auf die Masse) abzusenken. Ab dem Jahr 2021 gilt dieser Wert für die 

Wir wollen uns bei dem Umbauprozess an den folgenden fünf Leitbildern orientieren: 

1. Motorisierten Verkehr vermeiden
2. Verkehr auf den ökologisch sinnvollsten Verkehrsträger verlagern
3. Verkehrsströme intelligent vernetzen
4. Motorisierten Verkehr ökologisch verträglicher gestalten
5. Als Landesregierung Vorbild sein und dafür werben.

In den nächsten beiden Abschnitten wird ein detaillierter Maßnahmenkatalog vorgestellt, der sich an 
diesen „fünf Vs“ orientiert. Die Maßnahmen werden – soweit möglich – mit Einsparzielen unterlegt, 
die im folgenden Text jeweils ausgewiesen sind23. Die Emissionsminderungsziele des Landes im Ver-
kehrsbereich können nur erreicht werden, wenn auf allen politischen Ebenen entsprechend den in 
den folgenden Absätzen dargestellten Maßnahmen gehandelt wird (s. Kapitel D.3.3); zudem hän-
gen die tatsächlichen Emissionen des Jahres 2020 von der Entwicklung des Verkehrsaufwands und 
dem tatsächlich erzielten technischen Fortschritt ab.

23 Die quantitativen Angaben auf den folgenden Seiten basieren auf früheren Gutachten, die vom IFEU-Institut Heidelberg für das Land erarbeitet wurden, insbesondere aus 

Arbeiten im Rahmen des „Klimaschutzkonzeptes 2020PLUS Baden-Württemberg, Bereich Verkehr“ (im Auftrag der Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr, 2010). 

MVI und IFEU haben die Erstellung des vorliegenden Textes wissenschaftlich begleitet, in einigen Bereichen die Quantifizierung für diese Maßnahmenübersicht aktualisiert bzw. 

ergänzt und weitere Informationen aus anderen Arbeiten (z. B. „Verkehr und Umwelt – Herausforderungen“; BMU, 2007, „CO2-Emissionsminderung im Verkehr“, UBA 2010) 

hinzugefügt. Die Quellen sind wegen der besseren Lesbarkeit nur dann zitiert, wenn sie vom Klimaschutzkonzept 2020plus abweichen.

LAND UND KOMMUNEN – GEMEINSAM FÜR LEBENSQUALITÄT UND KLIMASCHUTZ

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen ist der Schlüssel zum Erfolg der klima-
politischen Erneuerung im Verkehrsbereich. Dabei darf indes nicht übersehen werden, dass für 
manche Veränderungen Weichenstellungen auf Bundesebene notwendig sind. Das Land wird 
dabei dort fördernd, unterstützend und beratend tätig, wo einzelne Maßnahmen die kommunalen 
Möglichkeiten übersteigen. Es fördert den Ausbau der Infrastruktur in allen diesen Bereichen und 
führt strukturelle Maßnahmen durch, um die Attraktivität des Umweltverbundes zu erhöhen.

Das gilt für fast alle Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung: Siedlungsstrukturen entstehen vor Ort. 
Die Landesplanung kann darauf zwar Einfluss nehmen – „von oben“ gestalten kann und will sie 
nicht. Dasselbe gilt für die Infrastrukturen des Umweltverbundes. Auch hier wird Mobilität zu-
nächst vor Ort organisiert. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Fahrradfahrerinnen und Fahrrad-
fahrer sind in ihren Gemein den und Städten unterwegs. Und dort liegt auch die erste Entschei-
dung über die Wege, Straßen und Plätze. (Viele bedeutende Rad- und Gehwege verlaufen nicht 
entlang von Bundes- und Landes straßen und sind damit nicht in der Hoheit des Landes bzw. des 
Bundes.)

Bei Bussen und Straßenbahnen schließlich sind neben Fahrgästen und öffentlichen Verwaltungen 
die Verkehrsunternehmen gefragt. Dieser Vorrang der örtlichen Planung gilt schließlich auch für 
sinnvolle Ergänzungen und Verbesserungen der Autoverkehr-Infrastrukturen. Erfolg wird Klima-
politik im Verkehrssektor nämlich nur dann haben, wenn sie alle Möglichkeiten nutzt, Emissionen 
wirksam zu vermindern.

Der Verkehrsteil des IEKK besteht aus diesen Gründen zu einem Teil aus Orientierungslinien 
und Maßnahmen, die Land und Kommunen gleichermaßen betreffen. Er versteht sich insofern als 
Vorschlag für eine noch intensivere Kommunikation und Kooperation. Dazu unterstützt das Land 
beispielsweise die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen, in der sich fast alle 
Großstädte des Landes und weitere Städte engagieren. Die Ziele und Maßnahmen solcher Ko-
operationsvorhaben werden in den entsprechenden Abschnitten aufgeführt.

Finanzierung der Verkehrs - 

infrastruktur – angesichts 

staatlicher Mittelknapp-

heit von grundsätzlicher 

Bedeutung. 

Emissionsgrenzwerte 

für Fahrzeuge sind 

Sache der EU.
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Die Landesregierung kann nur in Einzelfällen und aus konkreten Gründen z. B. der Verkehrssicherheit 
ein Tempolimit auf Bundesautobahnen anordnen. Daher besteht die Handlungskompetenz des Landes 
in Information und dem Unterstützen zielgleicher Initiativen auf Bundesebene. 

Verringerte Autobahngeschwindigkeiten gehen einher mit weniger Kraftstoffverbrauch, geringeren 
Kohlendioxidemissionen und weniger Schadstoffemissionen (etwa von Stickstoffoxiden oder Fein-
stäuben). Ein generelles Tempolimit wirkt sofort auf den gesamten Pkw-Bestand und somit schneller, 
aber weniger tiefgreifend als die verfügbaren und zusätzlich sinnvollen technischen Maßnahmen  
direkt am Fahrzeug. Die dafür entstehenden Kosten sind zu vernachlässigen. Die Verkehrssicherheit 
wird grundsätzlich erhöht. 

Die Landesregierung wird vor diesem Hintergrund auf Bundesebene Initiativen unterstützen, die eine 
Einführung eines generellen Tempolimits auf Autobahnen und eine Absenkung innerörtlichen Regel-
geschwindigkeiten vorsehen.

3.3.3. Straßenverkehrsmanagement verbessern

Durch Staus auf deutschen Autobahnen werden jährlich große Mengen Kraftstoff zusätzlich verbraucht 
und erhebliche CO2-Emissionen verursacht. Als Hauptgründe der Staus werden vor allem die Über-
lastung der Infrastruktur bzw. deren fehlender Ausbau sowie Unfälle und Witterungseinflüsse genannt. 
Somit besteht ein prinzipielles Verbesserungspotenzial auch aus ökologischer Sicht. 

Als mögliche Lösung für die Vermeidung von Staus wird häufig ein weiterer Ausbau des Straßennetzes 
genannt. Allerdings zeigen Untersuchungen auch, dass ein Ausbau der Straßenkapazitäten häufig zu 
einem überproportionalen Anstieg des Verkehrsaufkommens führt und so das Stauproblem mittelfristig 
bei insgesamt gestiegener Verkehrsleistung wieder auftritt28. Straßenneubau und Kapazitätserweiterung 
sollten deshalb hinsichtlich ihrer kontraproduktiven Gesamt-Effekte sehr sorgfältig untersucht werden. 

Durch verbessertes Straßenverkehrsmanagement können Staus und deren negative Auswirkungen, 
einschließlich der staubedingten CO2-Emissionen, in begrenztem Umfang reduziert werden. So können 
im Falle einer Straßenüberlastung variable Verkehrsbeeinflussungsanlagen die zulässige Geschwindig-
keit herabsetzen und damit die Straßenkapazität aktuell erhöhen. Ähnlich wirkt die temporäre Freigabe 
des Standstreifens auf Autobahnen.

Die Maßnahmen werden vom Land umgesetzt und in Abstimmung mit dem Bund durchgeführt. Eine 
Quantifizierung von CO2-Minderungspotenzialen durch Maßnahmen zur Stauvermeidung ist für Baden- 
Württemberg nicht möglich. 

gesamte Fahrzeugflotte.24 Außerdem beschloss die EU für leichte Nutzfahrzeuge CO2-Grenzwerte von 
147 g CO2/km im Flottendurchschnitt von Herstellern, die mehr als 1000 neue Fahrzeuge im Jahr 
produzieren25. Die Ausweitung einer CO2-Regelung auf Lkw wird in den EU-Gremien diskutiert.

CO2-Flottenzielwerte bei Kfz-Neuzulassungen machen sich wegen der nur allmählichen Durchdrin-
gung der Fahrzeugflotten erst verzögert bemerkbar. Das IFEU schätzt den Minderungseffekt, den die 
technisch effizienteren neuen Pkw im Pkw-Bestand des Jahres 2020 ausmachen, auf rund 20 %. (Vergleichs-
maßstab ist ein fiktiver Pkw-Bestand, dessen Neufahrzeuge seit dem Jahr 2005 nicht effizienter geworden 
sind.) Die Grenzwertsetzung bei Pkw und Lkw hat entscheidende Bedeutung für die langfristige Ent-
wicklung und Markteinführung besonders energieeffizienter Kfz, was eine Bedingung zur Erreichung 
der Emissionsminderungsziele im Verkehr im Jahr 2050 ist. 

Die Landesregierung unterstützt die Einführung eines wirksamen Flottenzielwertes für neue Pkw für 
das Jahr 2020 auf EU-Ebene von 95g CO2/km, wie ursprünglich von der EU-Kommission vorgeschlagen. 
Außerdem setzt sie sich für die Einführung längerfristiger Werte für 2025 ein und sucht dazu den engen 
Dialog mit der baden-württembergischen Automobil- und Zuliefererwirtschaft. Eine weitere Absenkung 
der Flottenzielwerte ist nach Berechnungen des UBA Voraussetzung für zusätzliche CO2-Einsparungen 
bei Pkw. Sie läge in der Größenordnung von 6 % bis 2020 und 13 % bis 203026.  Zudem ist sie notwen-
dig, um die Markteinführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen. Bezogen auf die gesamten 
CO2- Emissionen des Verkehrs kann so bis 2020 eine Einsparung um weitere 4 % erreicht werden. 
Auch die Absenkung der Flottenzielwerte für leichte Nutzfahrzeuge durch die EU bis 2025 wird von der 
Landes regierung unterstützt. In einem weiteren Schritt halten wir die Einführung von Flottenver-
brauchsgrenzwerten für schwere Nutzfahrzeuge und weitere Kfz-Typen für sinnvoll.

3.3.2. Geschwindigkeitsbeschränkungen 

Auf rund 68 % der Autobahnstrecken in Baden-Württemberg gilt die Richtgeschwindigkeit (also keine 
Geschwindigkeitsbegrenzung). Rund 20 % sind mit einer gleich bleibenden und permanenten Geschwin-
digkeitsbeschränkung von 120 km/h und rund 12 % mit 100 km/h und niedriger ausgestattet. (Auf weite-
ren ca. 4 % der Autobahnstrecken sind situative Geschwindigkeitsbeschränkung bei Nebel und bei Nässe 
angeordnet.) Zudem gibt es zahlreiche zweibahnig ausgebaute Bundesstraßen mit erlaubter höherer 
Geschwindigkeit als 100 km/h.

Der Kraftstoffverbrauch ist bei einer Maximalgeschwindigkeit von 100 km/h und einem damit verbunde-
nen stetigeren Verkehrsfluss deutlich geringer als bei höheren Geschwindigkeiten. Das Umweltbun-
desamt (UBA)27 ermittelte bei einer generellen Geschwindigkeitsbeschränkung von 120 km/h einen 
Rückgang der von Pkw auf Bundesautobahnen verursachten CO2-Emissionen um 9 %. Bezogen auf 
alle CO2-Emissionen des Verkehrs würde dies eine Minderung um gut 2 % bis 2020 bewirken.

In Anlehnung an die UBA-Berechnungen könnte für Baden-Württemberg eine Reduktion der CO2- 
Emissionen des Verkehrs im Jahr 2020 um 2 % (gegenüber 2007) durch „Tempolimit 120 km/h“ für Pkw, 
Motorräder und leichten Nutzfahrzeuge auf den Autobahnen und auf den anderen Außerortsstraßen 
Baden-Württembergs abgeschätzt werden.

28  Vgl. z.B. Duranton 2009: The fundamental law of road congestion: Evidence from US cities. University of Toronto, Department of Economics

24 Verordnung (EU) Nr. 333/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 hinsichtlich der Festlegung 

der Modalitäten für das Erreichen der Ziels für 2020 zur Verringerung der CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen.
25 Verordnung (EU) Nr. 253/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 510/2011 hinsichtlich der Festlegung 

der Modalitäten für das Erreichen des Ziels für 2020 zur Verringerung der CO2-Emissionen neuer leichter Nutzfahrzeuge.
26 UBA 2010, „CO2-Emissionsminderung im Verkehr“

27 Umweltbundesamt (1999): Umweltauswirkungen von Geschwindigkeitsbeschränkungen, Texte 40/99.
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Aber auch innerhalb einer Fahrzeugklasse können die Normverbräuche je nach Fahrzeugmodell, Aus-
stattung und Motorisierung mehr als 30 % höher oder niedriger sein als der durchschnittliche Verbrauch. 
Insbesondere bei einer Bilanzierung über die lange Lebensdauer eines Pkw lohnen sich meist auch 
Investitionen in aufpreispflichtige effizienzsteigernde Zusatzausstattungen.

Durch geeignete Informationsmaßnahmen vor dem Pkw-Kauf kann eine Nachfragesteigerung nach 
effizienten, klimafreundlichen Autos erreicht werden, wodurch die mittlere CO2-Emission der neu 
gekauften Pkw zusätzlich sinken würde. Insbesondere im Bereich der Verteilerverkehre lässt sich durch 
die Umstellung von Diesel- auf Gasmotoren bereits kurzfristig erheblich CO2 einsparen. Hierzu ist ein 
geeignetes Gas-Tankstellennetz anzubieten, das in die Gas-Netzinfrastruktur zu integrieren ist. Erdgas-
fahrzeuge haben gegenüber konventionellen Diesel-/Benzinfahrzeugen einen CO2-Emissionsvorteil 
von ca. 20 – 25 % und können deshalb gegenüber Erdöl-basierten Antrieben kurzfristig zur CO2-Re-
duktion beitragen.

Zudem sollte das bundesdeutsche Kfz-Steuersystem stärker als bisher die Komponente der CO2-Emission 
berücksichtigen. Auch könnte die Erstzulassung mit einer Bonus-Malus-Regelung auf besonders spar-
same bzw. viel verbrauchende Pkw gekoppelt sein, wie es z. B. in Frankreich üblich ist. 

Wegen der langen Nutzungsdauer eines Pkw in Deutschland von rund 10 – 15 Jahren beeinflusst eine 
Kaufentscheidung sehr lange den Kraftstoffverbrauch und damit die CO2-Emissionen. Eine bessere 
Kennzeichnung würde wie auch die CO2-abhängige Besteuerung von Dienstwagen dazu beitragen, den 
durchschnittlichen Verbrauch von in Deutschland verkauften Neuwagen auf EU-Niveau abzusenken. 

Das Land setzt sich durch eine Bundesratsinitiative für eine stärkere Gewichtung von CO2-Emissionen 
bei der Kfz-Steuer ein, die an den CO2-Emissionen des Fahrzeuges ausgerichtet ist. Darüber hinaus 
werden – wenn möglich gemeinsam mit Verbänden und Verbraucherzentralen – Informationskampagnen 
durchgeführt, um den Käuferinnen und Käufern von PKWs eine realistische Betrachtung des Ver-
brauchs, der Klimabelastung und der Treibstoffkosten bereits bei der Kaufentscheidung erleichtern.

3.3.6. Weiterentwicklung und Ausweitung der LKW-Maut

Die Lkw-Maut ist eine streckenbezogene Straßenbenutzungsgebühr für Lkw über 12 Tonnen zulässiges 
Gesamtgewicht auf deutschen Autobahnen. Sie wurde im Jahr 2005 eingeführt und zwischenzeitlich 
schrittweise angepasst. Im August 2012 wurden teilweise auch vierspurige Bundesstraßen und somit 
zusätzliche 1.135 km Straßennetz in die Maut einbezogen. 

Die Lkw-Maut liegt in der Zuständigkeit des Bundes, wobei die EU mit der EU-Wegekostenrichtlinie 
einen Höchstrahmen setzt31. Die Erhöhung der Lkw-Maut kann zu einer Vermeidung von Gütertrans-
porten, zur Steigerung der Lkw-Auslastung sowie zu einer Verlagerung auf andere Transportmittel 
(Bahn, Binnenschiff) beitragen. Die Ausweitung der Mautpflicht auf Lkw unter 12 Tonnen zulässiges 
Gesamtgewicht kann ähnlich wirken. Außerdem wird so vermieden, dass zur Umgehung der Maut-
pflicht Transporte auf diese Lkw-Größenklasse verlagert werden. Durch eine derartige aktive Transport-
preispolitik soll die im Generalverkehrsplan 2010 prognostizierte Steigerung des Verkehrsaufwands im 

Aus Sicht der Landesregierung sind beim Straßenbau klimapolitische Zielsetzungen zu beachten. Sie setzt 
sich zugleich für den Ausbau von Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf hochbelasteten Autobahnen 
entsprechend dem Projektplan Straßenverkehrstelematik 2015 („Anti-Stau-Programm“) des Bundes ein. 

Auch die Möglichkeiten zur beschleunigten Räumung von stauverursachenden Unfällen auf Autobahnen 
werden in Abstimmung mit der Bundesregierung untersucht. Dasselbe gilt für die temporäre Freigabe 
von Standstreifen auf Autobahnen. Weiterhin setzt sich die Landesregierung für Modellprojekte zur 
Verflüssigung und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs sowie für verbesserte Verkehrs-
informationen und ihre Kopplung mit Routenplanern ein. 

3.3.4. CO2-abhängige Besteuerung von Firmenwagen

Durch den hohen Neuzulassungsanteil von Firmenwagen und den frühen Weiterverkauf auf dem pri-
vaten Gebrauchtwagenmarkt hat die Firmenwagenbeschaffung einen wichtigen Einfluss auf die spezi-
fischen Verbräuche im sehr fahrleistungsintensiven Geschäftsverkehr und auch im nachgelagerten 
privaten Verkehr.

Bei der betrieblichen Nutzung von Firmenwagen sind alle anfallenden Kosten (Anschaffungs- und Betriebs-
kosten) in vollem Umfang steuerlich absetzbar. Dadurch ist der steuerliche Vorteil bei der Anschaffung 
von Fahrzeugen mit hohem Verbrauch größer. Zusätzlich trägt zur Anschaffung größerer und stärker 
motorisierter und damit verbrauchsintensiverer Fahrzeuge bei, dass ein Dienstwagen oft auch durch 
zusätzliche Status- und Komfortgewinne eine indirekte Komponente zur MitarbeiterInnenentlohnung 
enthält. Auch auf Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Dienst-Pkw privat 
nutzen, werden keine Anreize für verbrauchsarme Pkw gesetzt. 

Auch als Folge der beschriebenen Regelungen liegen die durchschnittlichen Emissionen von in Deutsch-
land verkauften Autos zurzeit etwa 10 g CO2/km höher als im EU-Durchschnitt29. Durch eine zusätzliche 
Effizienzsteigerung um 10 % bei allen gewerblichen Pkw-Neubeschaffungen ab dem Jahr 2013 könnten 
die CO2-Emissionen des Pkw-Verkehrs in Baden-Württemberg im Jahr 2020 um knapp 4 % gesenkt 
werden. Die gesamten CO2-Emissionen des Verkehrs würden um knapp 3 % sinken30.

Die Landesregierung setzt sich vor diesem Hintergrund für eine Ergänzung der Dienstwagenbesteuerung 
durch eine Verbrauchskomponente (CO2) nach dem Vorbild der Kfz-Steuer ein. Darüber hinaus ist aus 
Sicht der Landesregierung die Schaffung rechtlicher Grundlagen für eine degressive Abschreibung mit 
klimaschutzfreundlicher Komponente (mit steigendem CO2-Ausstoß sinkt der Anteil steuerlich geltend 
machbarer Abschreibungen) erforderlich.

3.3.5. Information und finanzielle Anreize zum Kauf CO2-armer Pkw

Die seitens der Hersteller publizierten Normverbrauchsdaten sowie die Tests unabhängiger Institu-
tionen zeigen eine große Bandbreite des spezifischen Verbrauchs von Neuwagen. So haben höhere 
Fahrzeugklassen (z. B. obere Mittelklasse, SUV) erwartungsgemäß allein wegen ihres Gewichts deutlich 
höhere Normverbräuche als ein Kleinwagen.

31  EU-Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 1999 über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege 

durch schwere Nutzfahrzeuge, zuletzt geändert am 1.7.2013

29 Vgl. UBA 2010, „CO2-Emissionsminderung im Verkehr“
30 Aktualisierte Berechnungen des IFEU: Bei einem gewerblichen Anteil an den Pkw-Neuzulassungen von 60 % (gewerblicher 

Neuzulassungsanteil im Jahr 2008, [KBA 2009]) und einem Fahrleistungsanteil im Jahr 2020 von Pkw ab Baujahr 2013 von 65 %.
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Die Landesregierung wird daneben gegenüber der Bundesregierung darauf drängen, dass die Bestellmit-
tel für den SPNV nach dem Regionalisierungsgesetz dynamisiert und der Länderschlüssel bedarfsgerecht 
fortentwickelt wird. Dabei sind insbesondere die gestiegenen Stations-, Trassen- und Energiepreise 
vollständig abzudecken. Nur so kann ein weiterer Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs abgesi-
chert werden.

3.4. Was wir im Land schaffen wollen

3.4.1. Verkehr vermeiden

Der Verkehrsaufwand wächst noch immer. Im Schnitt legte in den 1960er Jahren jede Bürgerin und 
jeder Bürger durchschnittlich rund 4.000 Kilometer mit Pkw, Bussen, Bahn oder Flugzeug zurück 
– heute sind es ca. 16.000 Kilometer. Und während der gesamte Güterverkehr damals einen Verkehr-
saufwand von ca. 200 Milliarden Tonnenkilometer aufwies, sind es heute 700 Milliarden Tonnenkilome-
ter. Dabei wuchs allein der Straßengüterverkehr von 50 auf 450 Milliarden Tonnenkilometer. Jeder von 
Pkw und Lkw, von Bussen, Bahnen, Schiffen oder Flugzeugen zurückgelegte Kilometer verbraucht Energie 
und belastet die Umwelt. Gleichwohl ist in Baden-Württemberg der Güterverkehr eine Folge bran-
chenübergreifender, inte grierter und global tätiger Logistik unseres exportorientierten, prosperieren-
den Wirtschaftsstandorts, auf den viele klein- und mittelständische Unternehmen angewiesen sind.

Die Senkung des Verkehrsaufwands ist deshalb ein wichtiger Bestandteil jedes Konzeptes für mehr 
Nachhaltigkeit im Verkehr. Verkehrsaufwand kann man „sparen“ – und das ohne spürbaren Verlust an 
Bewegungsfreiheit und Lebensqualität. Die Menschen legen heute nicht mehr Wege zurück als vor 10, 
20 oder 50 Jahren. Hingegen sind die Strecken, die sie auf ihren Wegen zur Arbeit, zum Einkaufen 
oder zur Freizeitgestaltung bewältigen müssen, sehr viel länger geworden. Viele Siedlungen haben 
ihre Flächen ausgeweitet, häufig wurden sie ohne Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel geplant. 
Wohnungen, Schulen und Arbeitsplätze sind auseinander gerückt. Solche Entwicklungen gilt es lang-
fristig zu korrigieren – oder angepasste, neue Mobilitätslösungen zu finden. 

1.1.1.a. Kurze Wege durch integrierte Verkehrs- und Siedlungsplanung

Eine verkehrsvermeidende Siedlungs- und Verkehrsplanung kann Wege vermeiden und verkürzen –und 
somit CO2-Emissionen einsparen. Leitbild ist die „Stadt der kurzen Wege“ bzw. „Region der kurzen 
Wege“. Die langen Planungs- und Umsetzungszeiten sowie die Vielzahl der beteiligten Akteure lassen 
nur eine langfristige Wirkung erwarten. Der neue Trend „zurück in die Stadt“ zu ziehen, kann zur 
Verkehrsvermeidung beitragen.

Durch kürzere Wege werden nicht nur die Strecken reduziert, die mit dem Auto zurückgelegt werden. 
Zugleich werden auch die Verkehrsmittel des Umweltverbunds attraktiver, insbesondere Rad- und 
Fußverkehr, so dass zusätzlich eine Verkehrsverlagerung möglich ist. Über die CO2-Reduktion hinaus 
ergeben sich positive Effekte in den Bereichen Luftreinhaltung, Lärmschutz, Verkehrssicherheit, Ge-
sundheit sowie Stadt- und Wohnqualität.

Die Wirkung der genannten Maßnahmen lässt sich quantitativ nur schwer abschätzen. In einem ersten 
Berechnungsansatz wurde davon ausgegangen, dass künftig die Arbeitswege bei allen Umzugsent-

Straßengüterverkehr um zwei Drittel bis zum Jahr 2025 gebremst werden. Um eine Verlagerung auf 
umweltfreundliche Transportmittel zu erreichen, sind der Ausbau von Umschlagplätzen (bi- und tri-
modale Terminals) sowie der erforderlichen Transportkapazitäten auf der Schiene zu schaffen.

Bei der Weiterentwicklung der Lkw-Maut ist darauf zu achten, dass eine Erhöhung der Mautgebühren 
oder eine Ausweitung auf kleinere Lkw nicht zu einer weiteren Zunahme des mautverdrängten 
Schwerlastverkehrs von der Autobahn auf das nachgeordnete Straßennetz führt. Als Handlungsmög-
lichkeiten wurden von der Verkehrsministerkonferenz aufgezeigt: Ausweitung der Lkw-Maut auf alle 
Bundesstraßen, Einbeziehung aller Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen 
in die Mautpflicht für dieses Netz und schließlich die Einbeziehung des gesamten klassifizierten Straßen-
netzes in die Mautpflicht, beginnend mit den Landesstraßen bis zu Kreisstraßen.

Durch die Ausweitung der Lkw-Maut für Lkw unter 12 Tonnen auf alle Außerortsstraßen und die 
Anpassung um externe Kosten können 9 % der CO2-Emissionen des Lkw-Verkehrs im Jahr 2020 vermie-
den werden. Die CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs würden damit gegenüber 2007 um 2,9 % 
reduziert. Die Ausweitung der Mautpflicht auf weitere Fahrzeugtypen würde ebenfalls spürbare Ein-
sparungen nach sich ziehen.

Die Landesregierung wird deshalb durch eine Bundesratsinitiative auf eine Weiterentwicklung der 
Lkw-Maut mit angemessenen kostenorientierten Lkw-Mautsätzen hinwirken, bei denen neue, Schad-
stoff begrenzende Techniken mit ökonomischen Anreizen versehen werden.

3.3.7. Sicherung der gemeinsamen Finanzierung des ÖPNV

Die bisherigen Regelungen zur gemeinsamen Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs gemäß Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) bzw. Entflechtungsgesetz (EntflechtG) durch Bund, Län-
der und Kommunen laufen im Jahr 2019 aus. Sollte bis dahin keine neue Regelung gefunden sein, 
müssten Länder und Gemeinden die Finanzierung allein übernehmen. In der Konsequenz könnte ein 
großer Teil der bisherigen Leistungen entfallen. 

In diesem Zusammenhang wird sich das Land Baden-Württemberg mit den ihm zur Verfügung ste-
henden Mitteln (Bundesrat, Verkehrsministerkonferenz, Information der Öffentlichkeit) intensiv für 
eine Folgeregelung zur Finanzierung der kommunalen und der regionalen Verkehrsinfrastruktur 
über das Jahr 2019 hinaus und für deren bedarfsgerechten Ausbau einsetzen. 

Wir werden uns für eine 

Weiterentwicklung der 

LKW-Maut einsetzen.

In der Reduktion von 

Verkehrsleistungen 

liegen große Potenziale 

für den Klimaschutz.

Die gemeinsame 

Finanzierung des ÖPNV 

muss gesichert werden.



D DDIE HANDLUNGSBEREICHE: IN WELCHEN BEREICHEN WIR AKTIV WERDEN WOLLEN DIE HANDLUNGSBEREICHE: IN WELCHEN BEREICHEN WIR AKTIV WERDEN WOLLEN

102 103INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT BADEN-WÜRTTEMBERG (IEKK) INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT BADEN-WÜRTTEMBERG (IEKK)

weitere Voraussetzung liegt darin, dass die Abstellplätze für Fahrräder leichter und schneller erreich-
bar sind als Kfz-Stellplätze. Die Landesregierung wird bei der Planung ihrer Maßnahmen durch Hand-
lungsempfehlungen des „Runden Tisch Radverkehr Baden-Württemberg“ unterstützt. 

Bei konsequenter Stärkung des Fuß- und Radverkehrs könnte nach Berechnungen des IFEU-Instituts 
eine Reduzierung der PKW-Fahrleistungen um knapp 4 % und damit eine Senkung der CO2-Emissionen 
des Verkehrs um ca. 2,5 % bis 2020 erreicht werden. Die Studie „Potentiale des Radverkehrs für den 
Klimaschutz“ des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2013 zeigt unter anderen Annahmen noch deut-
lich höhere Reduktionspotentiale auf.

scheidungen zu einem wichtigen Kriterium gemacht werden und deshalb ein Viertel aller ab dem Jahr 
2015 umziehenden Haushalte infolge des Umzugs um 20 % kürzere Wege hat. Allein durch die so re-
duzierten Fahrtlängen würden die Kohlendioxidemissionen des Verkehrs in Baden-Württemberg im 
Jahr 2020 um 1 % reduziert. Wirklich bedeutende Potentiale bietet die Verkehrsvermeidung allerdings 
vor allem langfristig, d.h. über das Jahr 2020 hinaus.

3.4.2. Verkehr intelligent verlagern

Unter ökologischen Gesichtspunkten ist es vernünftiger, einen Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
zurückzulegen als mit einem motorisierten Verkehrsmittel. Also muss eine vernünftige Verkehrspolitik 
die Bedingungen für den nicht-motorisierten Verkehr verbessern. Es ist in den meisten Fällen auch 
ökologisch vernünftiger, in einem gemeinschaftlich genutzten Verkehrsmittel zu reisen oder Güter zu 
transportieren als in einem konventionellen Pkw oder einem kleinen Lkw. 

Alle diese Möglichkeiten werden in den nachfolgenden Maßnahmen adressiert.

3.4.2.1. Vom motorisierten Verkehr auf das Fahrrad oder zu Fuß

Deutschlandweit werden derzeit etwa 10 % aller Wege mit dem Fahrrad und etwa 24 % zu Fuß zurück-
gelegt, vor allem bei kurzen Weglängen. Von den Pkw-Fahrten in Städten ist etwa die Hälfte ebenfalls 
kürzer als 5 Kilometer. Ein großer Teil dieser Pkw-Fahrten kann auf den Fuß- und Radverkehr verla-
gert und somit emissionsfrei zurückgelegt werden. Voraussetzung hierfür sind attraktive Fuß- und Rad-
wegenetze sowie deren intelligente Vernetzung mit dem ÖPNV und anderen Verkehrsmitteln. Eine 

Maßnahmen

M65 „Stadt bzw. Region der kurze Wege“ als Leitbild der Stadt- und Regionalentwicklung
•  Reduktion der Ausweisung neuer Siedlungsflächen und Stärkung der Innenentwicklung 

in Städten und Gemeinden
•  Qualitative Aufwertung bestehender Siedlungsgebiete u. a. durch Grünkonzepte 

anstelle von Neuplanungen „im Grünen“
•  Förderung von weiteren Modellvierteln zur „Stadt der kurzen Wege“ (Synergieeffekte 

mit Fuß- und Radverkehrskonzept)
•  Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe
•  Konzentration von Siedlungsschwerpunkten an Standorten mit guter Anbindung an 

den öffentlichen Nahverkehr, insbesondere Schienennahverkehr

M66 Enge Verknüpfung von Verkehrsplanung und Siedlungsentwicklung
•  Förderung kommunaler Mobilitätskonzepte
•  Weiterentwicklung der Landesbauordnung in Richtung Nachhaltige Mobilität  

(z. B. Schaffung von Fahrradstellplätzen, Erweiterung der kommunalen Regelungs-
kompetenz zur Reduktion der gesetzlich vorgeschriebenen Kfz-Stellplätze)

•  Sorgfältige Prüfung der verkehrlichen Auswirkungen von Projekten und Gesetz-
gebungsverfahren des Landes

•  Engere Abstimmung zwischen den Trägern des Nahverkehrs und der Regionalplanung

Maßnahmen

M67 Ausbau der Fahrrad- und Fußgänger-Infrastruktur 
•  Entwicklung eines Landesradverkehrsnetzes mit Verbindungen zwischen allen Mittel- 

und Oberzentren sowie Finanzierung und Förderung eines attraktiven, sicheren und 
flächendeckenden Ausbaus und einer einheitliche Beschilderung des Netzes

•  Finanzierung und Förderung, von sicherer und attraktiver Fuß- und Radverkehrs-
infrastruktur in den Städten, Gemeinden und Kreisen auch unabhängig vom Landes-
radverkehrsnetz (bspw. Abbau von Barrieren und Lückenschlüsse)

•  Einrichtung von sicheren und ausreichenden Abstellanlagen
•  Aufwertung des Fußverkehrs als wichtigen Verkehrsträger und als Grundform der 

Mobilität sowie Entwicklung und Umsetzung von speziell auf die Bedürfnisse des 
Fußverkehrs zugeschnittenen Konzepten

•  Ermöglichung einer eigenständigen Mobilität für alle Altersgruppen und erhöhte 
Attraktivität des Zufußgehens durch barrierefreie und attraktive Gestaltung der 
Straßenräume

M68 Förderung der Fahrradkultur 
•  Erstellung eines Landesradverkehrsplans Baden-Württemberg (LRVP-BW) als konzep-

tionelle und strategische Grundlage für die Radverkehrsförderung in Baden-Württem-
berg bis 2025/2030 mit ExpertInnen sowie eines Bürgerbeteiligungsverfahrens

•  Landesinitiative RadKULTUR zur Förderung einer fahrradfreundlichen Mobilitätskultur
•  Landesauszeichnung „Fahrradfreundliche Kommunen“ in Baden-Württemberg
•  Landesweiter Radroutenplaner
•  Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in  

Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW)
•  Aufbau des Netzwerks Fahrradbranche Baden-Württemberg

Maßnahmen der Kommunen
•  Regelmäßige Überprüfung (und Instandhaltung) bestehender Fuß- und Radverkehrs-

infrastruktur im Hinblick auf Zustand, Verkehrssicherheit, Akzeptanz und Sinnhaftigkeit
•  Einrichtung von Schutzstreifen innerorts und Herabsetzung der zulässigen Geschwin-

digkeiten im Straßenverkehr innerorts
•  Schaffung attraktiver Fahrradabstellplätze an Wohn- und Gewerbegebäuden, Grüne 

Welle für Fußgänger und Fußgängerinnen, Ausweitung von Zebrastreifen und ver-
kehrsberuhigten Verkehrsflächen

Kurze Strecken können 

zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad erledigt werden.



D DDIE HANDLUNGSBEREICHE: IN WELCHEN BEREICHEN WIR AKTIV WERDEN WOLLEN DIE HANDLUNGSBEREICHE: IN WELCHEN BEREICHEN WIR AKTIV WERDEN WOLLEN

104 105INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT BADEN-WÜRTTEMBERG (IEKK) INTEGRIERTES ENERGIE- UND KLIMASCHUTZKONZEPT BADEN-WÜRTTEMBERG (IEKK)

3.4.2.3. Förderung umweltfreundlicher Alternativen für Beschäftigte im Berufsverkehr

Etwa ein Viertel aller Pkw-Fahrten sind dem Berufsverkehr zuzurechnen, in den meisten Fällen sitzt 
nur eine Person im Fahrzeug. Durch Mobilitätsberatungen für Unternehmen, z. B. im Rahmen von 
betrieblichem Mobilitätsmanagement, und Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen können umwelt-
freundliche Alternativen für den Arbeitsweg ermöglicht werden. Dazu gehören die Verla gerung von 
Pkw-Fahrten auf den Umweltverbund, die Erhöhung der Pkw-Auslastung oder die Einsparung von 
Arbeitswegen durch Telearbeit. 

Der Schwerpunkt eines betrieblichen Mobilitätsmanagements liegt auf der Optimierung von Arbeits- 
und Dienstwegen. Darüber hinaus sollte ein nachhaltiges Mobilitätsmanagement auf Besucher und 
Kunden sowie den betrieblichen Güterverkehr ausgeweitet werden. Zentrale Akteure sind die Unter-
nehmen, die Kommunen und das Land, welche die Unternehmen beratend unterstützen und einen 
kontinuierlichen Erfahrungsaustausch fördern.

Aufgrund des hohen Anteils von Arbeitswegen am gesamten Pkw-Verkehr würde bereits eine gering-
fügige Auslastungserhöhung im Berufsverkehr von derzeit ca. 1,1 auf 1,2 Personen und die damit ver-
bundenen verringerten Pkw-Fahrleistungen des Berufsverkehrs die verkehrsbedingten CO2-Emissionen 
in Baden-Württemberg um rund 1,4 % im Jahr 2020 senken.

3.4.2.2. Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Öffentliche Verkehrsmittel verursachen deutlich niedrigere CO2-Emissionen als Pkws. Durch Fahrten 
mit den ÖPNV statt des Pkw können verkehrsbedingte CO2-Emissionen daher verringert werden. 
Besonders große Effekte werden erreicht, wenn der ÖPNV durch höhere Fahrgastzahlen besser aus-
gelastet wird. Ein attraktiver ÖPNV ist nicht nur in den Städten, sondern auch bei größeren Fahrtlän-
gen im Regionalverkehr (z. B. S-Bahnen, Regional- Bahnen, usw.) eine klimaverträgliche Alternative 
zum Pkw. Seit 2004 hat sich die durchschnittliche Anzahl der Fahrgäste im ÖPNV in Baden-Württem-
berg um 14 %, davon alleine im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) um annähernd 42 % erhöht.

Damit diese Chancen genutzt werden können, muss die Bundesregierung die bisher auf Basis des 
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) und des Entflechtungsgesetzes (EntflechtG) 
garantierte Mitfinanzierung des Bundes für die regionale Verkehrsinfrastruktur über das Jahr 2019 hinaus 
sichern, die Regionalisierungsmittel angemessen fortschreiben und für Baden-Württemberg einen be-
darfsgerechten Anteil erreichen.

Die Landesregierung wird die gewachsene ÖPNV-Finanzierung modernisieren und neben einer demo-
graphiefesten Absicherung der Angebote im ländlichen Raum verstärkt Anreizkomponenten einbauen, 
die das Marktwachstum des ÖPNV stimulieren sollen.

Die Landesregierung verfolgt das Ziel, den Anteil des öffentlichen Verkehrs auf Straße und Schiene bis zum 
Jahr 2030 zu verdoppeln. Die Verkehrsverlagerung soll dabei zum größeren Teil vom Pkw auf den ÖPNV 
erfolgen, was weitere in diesem Kapitel beschriebene Maßnahmen notwendig macht. Wenn es bis 2020 
gelingt, den öffentlichen Verkehr in Baden-Württemberg um 30 % zu steigern und davon 20 % vom Pkw zu 
verlagern, würde dies etwa 3,5 % des Pkw-Verkehrsaufwands vermindern. Diese Verlagerung würde die 
CO2-Emissionen des Verkehrs in Baden-Württemberg um 2 % bis 2020 reduzieren. 

Maßnahmen

M69 Neuaufteilung der Investitionsfördermittel
Die Investitionsfördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz werden künf tig 
zu 60 Prozent für Projekte des Umweltverbundes (ÖPNV, Radverkehr) und zu 40 Prozent für 
Projekte des kommunalen Straßenbaus eingesetzt.

M70 Modernisierung der Tarif- und Finanzierungsstrukturen im ÖPNV 
•  Umsetzung eines Landestarifs für Verbundgrenzen überschreitende Fahrten mit 

durchgängigen Fahrscheinen zwischen allen Haltestellen des Landes
•  Reform der ÖPNV-Finanzierung mit einer Stärkung der Aufgabenträger und Anreiz-

komponenten zur Ausweitung des ÖPNV-Angebots

M71 Förderung nicht bundeseigener Schieneninfrastrukturen
Das Land fördert den Ausbau und die Modernisierung lokaler und regionaler Schieneninfrastruktur 
bei nichtbundeseigenen Eisenbahnen.

M72 Qualität und Innovation im Busverkehr
•  Neuausrichtung der Investionsförderung für Busse: Es werden nur noch barrierefreie, 

lärmarme Niederflurbusse und Low-Entry-Busse gefördert
•  Förderung der Anschaffung von Hybrid- und Elektrobussen im Rahmen der Landes-

initiative Elektromobilität

Maßnahmen

M73 Integraler Taktfahrplan
Initiativen zur weiteren Umsetzung des integralen Taktfahrplans, eine transparente und attraktive 
Tarifgestaltung durch die Verkehrsunternehmen sowie eine bessere Verknüpfung von Verkehrsver-
bünden und Vereinheitlichung der Tarifsysteme 

M74 Qualitätsverbesserung und Innovation im ÖPNV
•  Initiativen des Landes zur Verbesserung der Qualitätsanforderungen bei Ausschreibungen 

von öffentlichem Verkehr sowie in kommunalen/regionalen Nahverkehrsplänen (z. B. 
Tariftreue, Flottenausrüstung, Mobilitäts- und Anschlussgarantien, Fahrgast-Echtzeit-
informationen, Barrierefreiheit, alternative Ticketformen wie Online-Ticket, Öffentlich-
keitsarbeit, Fahrradmitnahme, Prüfung weiterer Tarifvereinheitlichungen, Landestarif)

•  Serviceverbesserungen bei Mobilitätsdienstleistern
•  Förderung von energieeffizienter Fahrzeugtechnik und elektrischen Antrieben im 

ÖPNV (bestehendes Förderprogramm)

M75  Förderung von ÖPNV-Pilotprojekten und integrierten Mobilitätskonzepten  
in dünn besiedelten Räumen

•  Förderung und Ausbau flexibler Bedienkonzepte, u. a. bedarfsorientierter Bedienungs-
formen in Randzeiten (z. B. Ruftaxi)

•  Förderung des ehrenamtlichen Engagements (z. B. Bürgerbus, Bürgerauto)

M76 Verknüpfung zwischen Regional- und Fernverkehr
Initiative des Landes zur Verbesserung der Verknüpfung zwischen öffentlichen Verkehrsmitteln 
im Nah- und Fernverkehr (Fahrgastinformation, Anschlusssicherheit etc.)

Wenn es gelingt, 2 % 

der Pkw-Verkehrsleis-

tung auf den ÖPNV zu 

verlagern, wächst  

dieser um 10 %.

Eine Erhöhung der PKW- 

Auslastung im Berufver- 

kehr von 1,1 Personen 

auf 1,2 Personen würde 

1,3 % der der Verkehr-

semissionen sparen. 
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3.4.3. Verkehr intelligent vernetzen

Vernetzung und Information können den Verkehr effizienter und klimafreundlicher gestalten. Zuver-
lässige Anschlüsse zwischen Bahn und Bussen, Vernetzung von ÖPNV, Carsharing, Park & Ride, Bike & 
Ride und Fahrrad, eine bequeme Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in der Großstadt für den Auto-
fahrer aus dem dünn besiedelten Umland – diese Beispiele zeigen, dass viele Wege nicht durch ein 
einzelnes Verkehrsmittel, sondern durch intelligent gekoppelte Systeme erschlossen werden können. 
Die neuen Informationstechnologien werden dabei in Zukunft eine immer größere Rolle spielen.

3.4.3.1. Verknüpfung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes

Zum sogenannten „Umweltverbund“ gehören öffentliche Verkehrsmittel, das Fahrrad und der Fußver-
kehr sowie das Carsharing. Schnelle und bequeme Wechsel zwischen diesen Verkehrsmitteln und 
damit eine Verringerung der Reisezeiten über die gesamte „Tür-zu-Tür“-Wegekette machen den Umwelt-
verbund attraktiv. Die Verkehrsmittel des Umweltverbundes konkurrieren so nicht einzeln mit dem 
Pkw, sondern ergänzen sich zu einem abgestimmten Gesamtangebot.

Maßnahmen

M77 Ausweitung der Nutzung des Umweltverbundes im Berufsverkehr
Das Land unterstützt – gemeinsam mit den Kommunen – die Ausweitung der Nutzung des Um-
weltverbundes im Berufsverkehr und die umweltfreundliche Gestaltung des betrieblichen Mobi-
litätsmanagements. Hierzu werden u. a. folgende Maßnahmen gefördert bzw. mit Arbeitgebern, 
Gewerkschaften und Verkehrsunternehmen gemeinsam entwickelt: 

•  Förderung des Rad- und Fußverkehrs (u. a. durch geeignete Abstellanlagen in den 
Betrieben, Kampagnen für einen besser angesehenen Fahrradverkehr)

•  Förderung von Fahrgemeinschaften (z. B. über Mitfahrbörsen, Mobilitätsportal,  
Parkraumbewirtschaftung)

•  Telearbeit (tageweise, Vollzeit) zur Reduzierung der Anzahl von Arbeitswegen
•  umweltorientiertes Fuhrparkmanagement im Personen- und Güterverkehr (Vorgaben 

zur nachhaltigen Fahrzeugbeschaffung, Monitoring zur Auslastung dienstlicher Kfz, 
Durchführung von Fahrerschulungen in kraftstoffsparender Fahrweise)

•  Neben einer direkten Beratung der Unternehmen (z.B. durch „Mobilitätsmanager“  
des Landes) kann das Land die Bestrebungen der Unternehmen zusätzlich unterstützen, 
z. B. durch: Jobticket-Pooling für KMU, Mitfahrerparkplätze sowie Park+Ride an 
Haltestellen des öffentlichen Verkehrs in ländlichen Regionen.

Maßnahmen

M78 Ausbau der Schieneninfrastruktur
Das Land Baden-Württemberg fördert durch finanzielle Beteiligung und aktive Unterstützung die 
zügige Umsetzung der folgenden dringenden Projekte: 

•  viergleisiger Ausbau der Rheintalbahn: Hierbei handelt es sich um einen der  
wichtigsten nationalen und europäischen Güterverkehrskorridore

•  Umbau des Bahnkotens Stuttgart und Realisierung der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm
•  Ausbau und Elektrifizierung der Südbahn (Ulm-Friedrichshafen/Lindau)
•  Ausbau der Gäubahn (Stuttgart-Singen)
•  Ausbaumaßnahmen im Rhein/Neckar-Gebiet, Knoten Mannheim
•  Modernisierung und Elektrifizierung der Hochrheinbahn gemeinsam mit der Schweiz
•  Förderung der Ansiedlung von dezentralen Umschlagsanlagen
•  Langfristige Flächenvorsorgevorgabe: Festlegung von geeigneten Flächen in Regional-

plänen als Logistikstandorte als Zielvorgabe für die kommunale Bauleitplanung

3.4.2.4. Von der Straße auf die Schiene – Ausbau der Schieneninfrastruktur

Durch die Verlagerung von Gütertransporten vom Lkw auf die Schiene kann in erheblichem Umfang 
CO2 gespart werden. Auch im Personenfernverkehr ist die Fahrt mit der Bahn klimafreundlicher als 
mit dem Pkw.

Um die Infrastruktur für eine solche Verkehrsverlagerung zu schaffen, ist es dringend erforderlich die 
im Bundesverkehrswegeplan enthaltenen baden-württembergischen Vorhaben zügig zu reduzieren. 
Im Rahmen der kommenden Fortschreibungen sollen sie weiter ergänzt werden. Das Land beteiligt 
sich finanziell an konkreten Ausbauplänen und prüft die finanzielle Unterstützung weiterer Maßnah-
men, wie beispielsweise den Erhalt von Nebenstrecken.

Der Ausbau des Schienennetzes dient der Umsetzung eines integralen Taktfahrplans (Fernziel 
Deutsch land-Takt) im Personenverkehr. Mit dem Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs wird das 
Land die Verlagerung des Verkehrs auf diesen energieeffizienten Verkehrsträger fortsetzen. Für den 
Güterverkehr geht es um den raschen Ausbau der Güterkorridore innerhalb der Transeuropäischen 
Netze (TEN). Nur so können die Kapazitäten des Schienengüterverkehrs geschaffen werden, die eine 
Verlagerung der prognostizierten Zuwächse zu möglichst großen Anteilen auf die Bahn ermöglichen. 
Zusätz lich zur Ausweitung der Kapazitäten für den Schienengüterverkehr bedarf es eines stärkeren 
Wettbewerbs auf diesem Markt. 

Die Verlagerungseffekte im Güterverkehr und die damit verbundenen CO2-Einsparungen überlagern sich 
rechnerisch mit anderen Potenzialen und sind daher dort enthalten. Die Wirksamkeit ist stark von dem 
Zusammenwirken vieler Maßnahmen im Güterverkehr, etwa der Fortentwicklung der Lkw-Maut abhängig. 

Baden-Württemberg 

finanziert Schienen-

infrastruktur, damit der 

Güterverkehr auf die 

Bahn kommt.
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fahrts- und Hafenkonzept Baden-Württemberg vom März 2010 hat für die Einzugsbereiche der Neckar-
häfen ein Potenzial für die Binnenschifffahrt ermittelt, das das für das Jahr 2025 prognostizierte Gesamt-
wachstum im Güterverkehr in Baden-Württemberg erheblich überschreitet. Für die Einzugsbereiche 
der Häfen Plochingen und Stuttgart wurde ein Steigerungspotenzial der Binnenschiffsverkehre von 
über 500 % errechnet.

Um dieses Potential auch verwirklichen zu können, müssen die Häfen mit 135 Meter langen Schiffen 
zu erreichen sein. Der Ausbau des Neckars für 135 Meter lange Schiffe sichert die Wettbewerbsfä-
higkeit des Binnenschiffes gegenüber der Straße und ist daher für die angestrebte Verlagerung des  
Verkehrs von überragender Bedeutung. 

Die Entwicklung der Containerverkehre der letzten Jahre im Hafen Stuttgart hat die bisherigen Erwar-
tungen weit übertroffen. Mit der Inbetriebnahme des Containerterminals im Hafen Heilbronn im 
September 2012 steht in der Region Heilbronn-Franken ein weiterer wichtiger trimodaler Knoten für 
Kombinierte Verkehre bereit. Damit die Binnenschifffahrt beim Transport von Stückgütern auf der 
Mittel- und Langstrecke im Wettbewerb mit den Verkehrsträgern Lkw und Schiene bestehen kann, ist 
sie auf solche Infrastrukturen angewiesen.

Welche CO2-Reduktion mit dem prognostizierten Steigerungspotenzial einhergehen wird, ist kaum 
quantifizierbar. Sie hängt vom Zusammenwirken verschiedener Logistikakteure ab und von anderen 
auf den Güterverkehr bezogenen Maßnahmen (Lkw-Maut, Ausbau der Schieneninfrastruktur). 

3.4.3.3. City-Logistik

Internet und Versandhandel haben das Kaufverhalten seit etwa zehn Jahren maßgeblich verändert. 
Dies hat neue Betätigungsfelder im Dienstleistungssektor eröffnet, die in der Folge auch der Logistik zu 
einem raschen Wachstum verholfen haben: In Deutschland wird alleine durch die Kurier-, Express- 

Maßnahmen

M80 Optimierung des kombinierten Güterverkehrs
Zur Beseitigung von Engpässen und verbesserten Netzanbindung neuer Umschlaganlagen des 
kombinierten Verkehrs sowie zur erleichterten Ansiedlung ergänzender Dienstleistungsangebote 
an Terminalstandorten werden die folgenden Schritte unternommen: 

•  Förderung der Ansiedlung von dezentralen Umschlagsanlagen
•  Langfristige Flächenvorgabe: Festlegung von geeigneten Flächen in Regionalplänen  

als Logistikstandorte als Zielvorgabe für die kommunale Bauleitplanung
•  Dialog mit kommunalen und regionalen Planungs- und Entscheidungsträgern zur 

Ausweisung geeigneter Flächen für Umschlageinrichtungen und Ansiedlung logistischer 
Unternehmen

•  Dialog mit der Wirtschaft und den Kommunen

M81 Ausbau der Neckarschleusen
Die Landesregierung wird weiter darauf hinwirken, dass die Modernisierung und Verlängerung  
der Neckarschleusen für 135 Meter lange Schiffe auf der gesamten Bundeswasserstraße Neckar 
fortgesetzt wird.

Ein gutes Angebot und eine gute Vernetzung der Verkehrsmittel im Umweltverbund ist eine wichtige 
Voraussetzung, um ohne den privaten Pkw mobil zu sein. Die Maßnahmen unterstützen in erster Linie 
andere Maßnahmen zur Stärkung des Umweltverbunds (Fuß- und Radverkehrsförderung, Stärkung des 
ÖPNV). Eine eigenständige Potenzialabschätzung ist daher nicht möglich.

3.4.3.2. Transport- und Logistikkette – Förderung des Kombinierten Verkehrs

Beim Kombinierten Verkehr erfolgt der Hauptteil des Transports auf der Schiene oder dem Binnen-
schiff, Vor- und Nachlauf finden auf der Straße statt. Dies ist in der Regel klimagünstiger als der aus-
schließliche Lkw-Transport. Die transportierten Güter werden in der Regel in standardisierten Trans-
porteinheiten umgeschlagen. Dafür braucht es logistische Knoten mit geeigneten Terminalstrukturen. 
Die Landesregierung unterstützt die Umsetzung von Logistikkonzepten für den Güterverkehr.

In Baden-Württemberg hat der Kombinierte Verkehr derzeit einen Anteil von 5 % an der Güterverkehrs-
leistung und ein hohes Steigerungspotenzial. Nach Einschätzungen des Generalverkehrsplans Baden- 
Württemberg (GVP 2010) könnte bis zum Jahr 2025 das Transportvolumen im Kombinierten Verkehr 
durch Baden-Württemberg von heute 8,2 Millionen auf fast 20 Millionen Tonnen ansteigen. Bedingung 
für die Erschließung der Transportreserven von Bahn und Binnenschiff im Kombinierten Verkehr ist 
eine ausreichend leistungsfähige Terminal- und Verkehrsinfrastruktur.

Um das prognostizierte Transportaufkommen zu bewältigen, soll der Kombinierte Verkehr auch zu-
künftig gefördert werden. Ziel ist es, leistungsfähige Umschlagstellen („trimodale Knotenpunkte“)  
zu schaffen, die über eine gute Anbindung an das nationale und europäische Straßen-, Schienen- 
und Wasserstraßennetz verfügen. 

Erhebliche Potenziale für die Verlagerung des Mittel- und Langstreckengüterverkehrs weg von der Straße 
birgt zudem die Bundeswasserstraße Neckar. Die Grundlagenuntersuchung zu einem Binnenschiff-

Maßnahmen

M79 Bessere Verknüpfungen im Umweltverbund
Das Land ergreift gemeinsam mit den Kommunen strategische Initiativen und daraus ggf. folgende 
Fördermaßnahmen für Verbesserungen im Umweltverbund:

•  Umsetzung des gemeinsam mit dem Verband Region Stuttgart und den Kommunen 
erarbeiteten ÖPNV-Konzepts 2025 für die Region Stuttgart

•  Verknüpfung des ÖPNV in Städten mit Carsharing und Radverkehr (u. a. Umwidmung 
und Erweiterung bestehender Carsharing-Stationen)

•  Park & Ride-Anlagen, Bike & Ride-Anlagen und Fahrradstationen an Bahnhöfen 
(Fahrradabstellanlagen möglichst an alle Haltestellen des ÖPNV)

•  Mobilitätszentralen an zentralen Schnittpunkten des Umweltverbunds (z. B. Bahnhöfe), 
die eine unabhängige Mobilitäts-Gesamtberatung sowie konkrete Mobilitätsanbieter 
(Bus, Taxi, Carsharing, Radverleih) unter einem Dach vereinen

•  kostenfreie Radmitnahme im gesamten SPNV im Land Baden-Württemberg, außerhalb 
der morgendlichen Hauptverkehrszeit

•  Förderung der Radmitnahme im ÖPNV (nicht nur im SPNV) im Land Baden- 
Württemberg, sofern technisch und betrieblich realisierbar

•  Förderung des Carsharing (Stellplatzprivilegierung u. a. bundesweite Vorgaben)

 Eine gute Vernetzung 

der Verkehrsmittel im 

Umweltverbund ist eine 

wichtige Voraussetzung, 

um den Pkw weniger 

nutzen zu können.

Kombinierter Verkehr hat 

viel Effizienzpotential.
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und Paketdienste („KEP-Dienste“) mittlerweile ein Umsatz von knapp 17 Milliarden Euro jährlich er wirt-
schaftet32, aber gleichzeitig auch Verkehr in spürbarem Umfang und mit zunehmender Tendenz ausgelöst. 

Ziel der City-Logistik ist eine Reduzierung des innerstädtischen Güterverkehrs und seiner zahlreichen 
unerwünschten Nebenwirkungen durch verbesserte Transportabläufe, insbesondere sollten Fahrten 
und Waren gebündelt werden, um die Fahrzeugauslastung zu steigern und unnötige Leerfahrten zu 
vermeiden. 

Bereits in den 90er Jahren wurde City-Logistik in vielen Städten erprobt, vor allem durch Kooperationen 
mehrerer Speditionen, die ihre Anlieferungen in die Innenstadt gemeinsam an einen spezialisierten 
Dienstleister übertrugen. Viele dieser Projekte wurden allerdings wieder eingestellt, so dass heute nur 
noch wenige City-Logistik-Projekte aktiv sind33.

Zur erfolgreichen Etablierung von City-Logistik-Konzepten in baden-württembergischen Kommunen 
sind die Erfolgsfaktoren funktionierender Praxisbeispiele zu untersuchen und die aktuellen Entwicklungen 
und Potenziale im KEP-Markt einzubeziehen. CO2-Minderungspotenziale sind nur in konkreten loka-
len Situationen quantifizierbar. Neben einer CO2-Minderung treten auch positive Effekte wie weniger 
Luftschadstoffe, verringerter Lärm und geringerer Verkehr von leichten Nutzfahrzeugen auf.

3.4.4. Verkehr verträglicher gestalten – durch effizientere Verkehrsabläufe und Fahrzeuge 
sowie erneuerbare Energien

Die wichtigste Quelle der Kohlendioxidemissionen im motorisierten Verkehr ist das Fahrzeug und 
sein Kraftstoffverbrauch. Dieser kann neben der im Fahrzeug verwendeten Technik (die in den Maß-
nahmen des Bundes bereits angesprochen wurde) auch von der Fahrweise und der Fahrzeugunterhaltung 
beeinflusst sein. Das Fahrzeug kann auch mit anderen, CO2-armen Energieträgern wie Strom aus Wind-
energieanlagen betrieben werden. Auch hier gibt es Einflussmöglichkeiten des Landes.

Maßnahmen

M82 Stadt- und klimafreundliche City-Logistik
Das Land ergreift Initiativen und entwickelt gemeinsam mit Kommunen Pilotprojekte in den Feldern:

•  Kooperation der Akteure (Bündelung der Anlieferungen, Vermeidung von Leerfahrten, 
Auslastung der Lieferfahrzeuge, Verringerung der Zahl der Fahrten)

•  Telematik, u. a. Prüfung von zeitabhängiger Lenkung
•  Konzeptionen und Aktionspläne für den innerstädtischen Verkehr
•  ökologische Modernisierung der Fahrzeugflotten (bspw. E-Transporter)

32 Der KEP-Markt in Deutschland, Kurzstudie im Auftrag des BdKEP, Juli 2011.

   33 VCD 2006. Leitfaden städtischer Güterverkehr 

WIE SINNVOLL IST DIE NUTZUNG VON BIOENERGIE/BIOKRAFTSTOFFEN?

Teller, Trog oder Tank? Über die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen für Energiepflanzen 
und die Verwendung von Lebensmitteln als Grundstoffe der Energieproduktion wird in der Öf-
fentlichkeit und Fachwelt sehr grundsätzlich diskutiert. Denn nach Ansicht von Experten trägt 
die Bioenergieerzeugung zu steigenden Lebensmittelpreisen bei. Andere sehen in der Abschöpfung 
der landwirtschaftlichen Überproduktion einen positiven Effekt. Ist es also verantwortbar, auf 
solche Energiequellen zu setzen oder gar deren Nutzung noch zu steigern?

Die Landesregierung ist sich dieser Problematik bewusst und wird deshalb generell auf eine sorg-
fältige und begrenzte Nutzung von Biomasse achten. Der Schwerpunkt wird bei der systematischen 
und effektiven Verwendung von biogenen Reststoffen und Effizienzsteigerungen bei der Umwand-
lung in Energie liegen. Die heute schon für die Bioenergieerzeugung genutzte Ackerfläche (derzeit 
rund 120.000 Hektar) soll demnach nur noch geringfügig zunehmen. 

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Bei der Herstellung von konventionellen Biokraftstoffen aus 
Energiepflanzen entstehen neben den CO2-Emissionen aus dem Herstellungsprozess auch vorge-
lagerte Emissionen aus der Erzeugung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln bzw. durch die Bear-
beitung der Äcker. Diese Emissionen werden allerdings bei der Berechnung der Klima-
schutzwirkung einbezogen (siehe netto THG-Quote). Wenn aus anderen Ländern importierte 
konventionelle Biokraftstoffe auf Kosten von Waldrodungen erzeugt werden, wird die Klimabi-
lanz häufig sogar gänzlich negativ. Um dies zu verhindern bzw. zu verringern, wird auf EU-Ebene 
eine gesetzliche Regelung diskutiert. Kontrollen und Zertifizierungsverfahren gibt es zwar für 
flüssige und gasförmige Biokraftstoffe, für andere Formen der Bioenergie fehlen diese bisher 
ebenso wie für alle anderen Arten der Biomassenutzung.

In Baden-Württemberg werden derzeit 17 PJ Biokraftstoffe, knapp 6 % des gesamten Treibstoff-
verbrauchs, eingesetzt. Da sie fast vollständig importiert werden, sind – wie beim importierten 
Strom – die bei ihrer Herstellung entstandenen Emissionen in der Quellenbilanz des Landes nicht 
berücksichtigt. Nach einer Schätzung des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung 
Baden-Württemberg (ZSW) belaufen sie sich derzeit näherungsweise auf 0,8 Millionen Tonnen 
CO2/a, sind also vergleichsweise noch gering. Im Energieszenario 2050 ist für Baden-Württemberg 
gemäß den Vorschlägen der EU-Kommission und dem bundesdeutschen Energiekonzept eine 
Steigerung des Biokraftstoffanteils auf rund 15 %  gemessen am heutigen Spritverbrauch vorgesehen 
(maximal 48 PJ in 2030), was zu in der Quellenbilanz nicht bilanzierten CO2-Emissionen von rund 
1,8 Millionen Tonnen CO2 führen würde.

Durch die Einführung der Netto-Treibhausgas(THG)-Quote als zentraler Steuerungsgröße des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes ist es möglich, dass Biokraftstoffe der 1. Generation in den Wett-
bewerb mit Biokraftstoffen der 2. und 3. Generation treten können. Die Decarbonisierung des 
Kraftstoffsektors durch THG-Quoten ist weiterzuentwickeln, indem Alternativen zu Biokraftstoffen 
einbezogen werden und die indirekten Landnutzungseffekte verursachergerecht erfasst und be-
kämpft werden.

Versandhandel vermehrt 

innerstädtischen Güter- 

verkehr – City- Logistik kann 

Innen städte entlasten.

?
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3.4.4.1. Förderung einer energiesparenden Fahr- und Nutzungsweise

Neben den Fahrzeugeigenschaften und der Verkehrssituation beeinflussen auch der individuelle Fahr stil 
und manche Pflegemaßnahmen den Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeugs. Die Nutzung von Leicht-
laufreifen, die regelmäßige Kontrolle des Reifendrucks, die Verwendung von Leichtlaufölen und der 
Verzicht auf überflüssige Fahrzeugaufbauten oder auf Gepäck können den Kraftstoffverbrauch ver-
ringern. Durch Informations- und Fördermaßnahmen kann das Fahr- und Nutzungsverhalten verbessert 
und die Kraftstoffeffizienz des gesamten Pkw-Verkehrs erhöht werden.

Wenn die Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg im Jahr 2020 5 % der Pkw-Verkehrsleistung 
erreichen und diese energiesparend absolviert würde, würden die CO2-Emissionen des Verkehrs um 
ca. 0,4 % sinken. 

3.4.4.2. Förderung der Elektromobilität

Der Hauptanlass zur aktuell forcierten Entwicklung der Elektromobilität im Straßenverkehr liegt in der 
Reduktion der CO2-Emissionen. Die Klimarelevanz von Elektrofahrzeugen hängt von der Fahrzeug-
effizienz, der Speichertechnologie, dem Ladeverfahren und vor allem der Herkunft des Stroms ab. 

Die Maßnahmen zur Durchsetzung der Elektromobilität setzen auf allen Akteursebenen an. Die Bundes-
regierung will mit Förderprogrammen, Gesetzesinitiativen und Pilotprojekten dazu beizutragen, dass 
bis zum Jahr 2020 in Deutschland 1 Millionen Elektrofahrzeuge mit voll- oder teilelektrischer 
(=Plug-in-Hybrid) Ausstattung zugelassen sind. Diese Anzahl entspricht rund 100.000 Elektro-/Hyb-
ridfahrzeugen in Baden-Württemberg. Mit der Gründung der „Landesagentur für Elektromobilität und 
Brennstoffzellentechnologie Baden-Württemberg GmbH“ (e-mobil BW GmbH) im Rahmen der Lan-
desinitiative Elektromobilität I wurde der Grundstein für eine zügige Weiterentwicklung der Elektro-
mobilität im Land gelegt.

Mit der Landesinitiative Elektromobilität II konnte der Cluster Elektromobilität Süd-West als einer der 
fünf Sieger des Spitzencluster-Wettbewerbs des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) platziert werden. Baden-Württemberg belegt Platz eins unter den vier Gewinnern mit dem 
„LivingLab BWe mobil“ bei den Schaufenstern Elektromobilität und erhält damit Fördermittel des 
Bundes. Darüber hinaus werden Forschungsprojekte unter anderem zur Entwicklung von neuen Fah-
rerassistenzsystemen im Stuttgarter Fahrsimulator – die größte und leistungsfähigste Anlage dieser Art 
an einer europäischen Forschungseinrichtung – umgesetzt, um die Energieeffizienz und damit die 
Reichweite von Elektro- und Hybridfahrzeugen zu steigern.

Die Landesregierung möchte das Bundesziel in Baden-Württemberg ambitioniert umsetzen und 200.000 
Elektrofahrzeuge inkl. Plug-in Hybridfahrzeuge im Land erreichen. So ist im Jahr 2020 eine Reduktion 
der direkten CO2-Emissionen aus dem Fahrzeugbetrieb um 2,2 % erreichbar. Dieses entspricht dem 
dann noch geringen Anteil der Elektro-Pkw an der Gesamtfahrleistung. Entscheidend für eine Reduk-
tion der gesamten verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen ist der Einsatz CO2-armer erneuerbarer 
Energieträger bei der Bereitstellung des Stroms für die Fahrzeuge.

Das aktuell am erfolgreichsten funktionierende Marktsegment der Elektromobilität liegt im Bereich von 
E-Bikes und Pedelecs. E-Bikes und Pedelecs haben bereits einen Marktanteil von 11 % bei den Neu-
fahrrädern erreicht. Sie erschließen neue Zielgruppen und machen die Fahrradnutzung auch über längere 
Distanzen und bei bewegter Topographie attraktiv. Sie sind daher ein wichtiger Baustein der Elektro-
mobilitätsstrategie des Landes.

Hintergrund: Durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), § 37a, wird die Mineralöl-
wirtschaft verpflichtet, beim Inverkehrbringen von Kraftstoffen bestimmte Mindestquoten an 
Biokraftstoffen einzuhalten. Diese Verpflichtung kann durch Beimischung oder Inverkehrbringen 
reinen Biokraftstoffs erfüllt werden. Die Anforderungen der 10. BImSchV an die Beschaffenheit 
und Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen sind dabei einzuhalten. Ab dem 
Jahr 2015 muss ein Mindestanteil an Otto- und Dieselkraftstoff durch Biokraftstoff ersetzt werden, 
durch den der Treibhausgasanteil der Gesamtmenge des verkauften Otto-, Diesel- und Biokraft-
stoffs stufenweise um folgende THG-Quoten (netto) gesenkt wird: Ab dem Jahr 2015 um 3 Pro-
zent, ab 2017 um 4,5 Prozent und ab 2020 um 7 Prozent. Die Erneuerbare-Energien- Richtlinie 
(2009/28/EG) sowie die Kraftstoffqualitäts-Richtlinie (2009/30/EG) regeln u. a. die Verwendung 
von Biokraftstoffen in Europa.

Maßnahmen

M83 Förderung energiesparender Fahrweise und Fahrzeugnutzung
Das Land engagiert sich mit einem Bündel von Maßnahmen für eine klimaverantwortliche  
Fahrzeugnutzung: 

•  Das Land fördert auch zukünftig die Teilnahme an Spritsparkursen mit dem Pkw und 
mit Nutzfahrzeugen bis 7,5 Tonnen mit 30 Euro je Teilnehmer und insgesamt 100.000 
Euro  (Abwicklung der Kurse mit erfahrenen Partnerorganisationen).

•  intensive Information und Öffentlichkeitsarbeit (Broschüre, Internetauftritt, Kinospot) 
zum Thema energiesparende Fahrweise

•  Verpflichtung der Berufskraftfahrer und -fahrerinnen des Landes, an Spritspar-
schulungen teilzunehmen

•  Reform des Fahrlehrerrechts und der Fahrlehrerausbildung (Initiative des Landes  
auf Bundesebene)

Maßnahmen

M84 Förderung der Elektromobilität
Das Land verfolgt ein umfassendes Programm zur Förderung der Elektromobilität und setzt dabei  
auch auf die angewandte Forschung:

•  Fortführung der Förderung im Rahmen der „Landesinititative Elektromobilität II“
•  Qualifizierungsmaßnahmen in den Bereichen Aus- und Weiterbildung (Das Ministeri-

um für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg (MFW) fördert derzeit ein 
Projekt zur Entwicklung und Erprobung einer „Fachkraft für Elektromobilität“ im 
Bereich des Handwerks. Außerdem wird seit Januar 2012 ein Förder programm zur 
beruflichen Anpassungsfortbildung „Fachkurse mit dem Schwerpunkt Elektromobilität“ 
angeboten).

•  gezielte Förderung von Wissenschaft und Forschung zur Elektromobilität in Einrichtungen 
des Landes

•  Förderung von Anwendung und Forschung im Bereich der Elektromobilität auf zwei Rädern
•  Beschaffung von Elektrofahrzeugen und Plug-in Hybridfahrzeugen für den Landesfuhrpark

Durch sparsames Fahren 

kann man viel sparen.

Baden-Württemberg för- 

dert Elektromobilität mit 

zahlreichen Initiativen.
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3.4.4.3. Reduzierung der Emissionen aus dem Luftverkehr 

Der Luftverkehr trägt unterschiedlichen Studien und Schätzungen zufolge derzeit mit etwa 3 – 6 % zu den 
weltweiten CO2-Emissionen bei. Allerdings machen die CO2-Emissionen nach derzeitigem Kenntnis-
stand nur einen Teil der gesamten klimarelevanten Einflüsse des Luftverkehrs aus. Hinzu treten Wir-
kungen der Triebwerksemmissionen in den oberen Atmosphärenschichten (z. B. Zirrus-Wolkenbildung). 
Überdies wird für die Zukunft ein weiterer starker Anstieg des Flugverkehrs erwartet.

Technische und organisatorische Ansatzmöglichkeiten zur Reduzierung der durch den Luftverkehr 
verursachten Klimagase liegen bei den Luftfahrtunternehmen vor. In Deutschland, wie in vielen anderen 
Ländern, haben Ticketabgaben den Anstieg im Luftverkehr abgebremst. Allerdings ist das von den Flug-
zeugen getankte Kerosin weiterhin weitgehend von der Energiesteuer befreit. Es erhält so einen Wett-
bewerbsvorteil gegenüber den Treibstoffen etwa von Bussen und Bahnen, den Baden-Württemberg 
zurückführen will. Internationale Vorschriften und Abgaben können die Umsetzung der vorhandenen 
Potenziale unterstützen. Seit Januar 2012 nimmt der innereuropäische Luftverkehr am europäischen 
Emissionshandel teil. Weitergehende Regelungen der EU wurden wegen heftigen Wider stands insbe-
sondere aus den USA und China ausgesetzt. Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) hat 
2013 beschossen, eine weltweit geltende Regelung für den Emissionshandel zu erarbeiten und ab 2020 
in Kraft zu setzen. Zur Vermeidung internationaler Konflikte hat das EU-Parlament Anfang April 2014 
beschlossen, den Emissionshandel für den Luftverkehr bis Ende 2016 lediglich auf innereuropäische 
Flüge zu beschränken. Das Prinzip des Emissionshandels sieht vor, dass Fluggesellschaften für den Aus-
stoß klimaschädlicher Gase Zertifikate erwerben müssen. Das soll den Anreiz erhöhen, die Emissio-
nen zu reduzieren. 

3.4.4.4. Förderung der Elektromobilität im Öffentlichen Verkehr

Heute stehen z. B. neben elektrischen Stadtbahnen mit dem klassischen O(berleitungs)Bus, aber auch 
mit neuen induktiven Stromübertragungsmöglichkeiten (z. B. Primove) verschiedene Konzepte für eine 
Elektrifizierung des Stadtverkehrs zur Verfügung, die schon heute exemplarisch in Baden-Württemberg 
eingesetzt (O-Bus Esslingen) oder entwickelt werden (Induktive Energieübertragung für Bus und Straßen-
bahn – Primove – in Mannheim). Die Einführung eines Elektroantriebs im Stadtverkehr mindert sowohl 

den Energieverbrauch (durch die elektrische Nutzbremse) als auch Lärm- und Abgasemissionen. Deshalb 
unterstützt die Landesregierung die Verbreitung elektrischer Antriebssysteme für den ÖPNV.

3.4.5. Vorbild sein und dafür werben

3.4.5.1. Vorbildfunktion der Institutionen des Landes

Die Landesministerien und -behörden und die gesamte Landesregierung haben eine wichtige Vorbild-
funktion bei der Anstrengung, nachhaltige Mobilität sichtbar werden zu lassen. Hierdurch wird die 
Glaubwürdigkeit des Landes Baden-Württemberg unterstrichen, eine nachhaltige Verkehrsentwick-
lung ernsthaft an zustreben. 

CO2-Emissionen entstehen bei Landesinstitutionen durch den Einsatz der landeseigenen Fahrzeug-
flotte, durch Dienstreisen sowie durch die Arbeitswege der Angestellten und Bediensteten. Entspre-
chend liegen mögliche Minderungsansätze in dem Einsatz alternativer Antriebe (Elektro-, Hybrid- Pkw) 
sowie Downsizing der Fuhrparks, einer sparsamen und CO2-effizienten Abwicklung des Verkehrs der 
Landesinstitutionen und – analog zu den Unternehmen im Land – einem dienstlichen Mobilitätsmana-
gement zur Schaffung umweltfreundlicher Alternativen für den Berufsverkehr.

Über ein umweltorientiertes Fuhrparkmanagement und Umweltkriterien bei der Fahrzeugneubeschaf-
fung müssen alle Potenziale nachhaltiger Beschaffung ausgeschöpft werden. Darüber hinaus plant die 
Landesregierung eine Verwaltungsvorschrift für eine vorbildhafte Beschaffungspraxis von Fahrzeugen.

Der direkte CO2-Minderungseffekt durch die Umsetzung der Maßnahmen in den Institutionen des 
Landes ist im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Verkehrs in Baden-Württemberg eher gering. 
Bedeutsam ist jedoch die Vorbildfunktion. Eine Quantifizierung der CO2-Reduktion ist wegen zu 
vieler unbekannter Größen nicht möglich. 

Maßnahmen

M85 Reduzierung der Belastungen durch den Luftverkehr
Die Landesregierung bemüht sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten um die Reduktion der von Flug-
häfen und dem Flugverkehr ausgehenden Umweltbelastungen. Zu den Maßnahmen gehören: 

•  Unterstützung von Klimastrategien von Flughäfen
•  keine zweite Start- und Landebahn am Flughafen Stuttgart
•  Für den Ausbau bestehender oder die Neueinrichtung von weiteren Regionalflughäfen 

oder Verkehrslandeplätzen wird es keine neuen Finanzhilfen des Landes geben.
•  Unterstützung der europäischen Aktivitäten zur Schaffung des Single European Sky (SES) 

und eines einheitlichen, länderübergreifenden Luftraumblocks in Zentraleuropa (FABEC)
•  Unterstützung der Einführung einer Kerosinsteuer auf EU-Ebene, bspw. zwischen den 

großen europäischen Luftverkehr-Hubs

Maßnahmen

M86 Nachhaltige Mobilität der Landesinstitutionen als Vorbild
Durch eine konsequente Umsetzung des Kabinettsbeschlusses vom 26.07.2011 „Nachhaltige Mo-
bilität in der Fahrzeugflotte des Landes – künftige Beschaffung von Dienstfahrzeugen“ strebt das 
Land eine Vorbildfunktion an. Dies bedeutet u. a.: 

•  Die Fahrzeugflotten der Landesbehörden zum Personentransport sollen zu 10 % aus 
Elektroautos bestehen und es sollen die EU-Flottengrenzwerte jeweils bereits früher 
erreicht werden.

•  Das Reisekostengesetz ist unter Umweltgesichtspunkten zu überarbeiten und dabei 
unter anderem die Erstattung von Car-Sharing-Angeboten und Fahrten von Zeitkarten-
inhabern in Bus und Bahn neu zu regeln.

•  Kompensation der CO2-Emissionen von Dienstreisen (z. B. durch Abgaben an  
atmosfair e.V.)

•  Einführung eines dienstlichen Mobilitätsmanagements bei allen Landesbehörden  
und Unterstützung der Einführung bei öffentlichen Einrichtungen des Landes und  
der Kommunen

•  Nachhaltiges Beschaffungswesen der öffentlichen Hand

Das Land kann auf  

die Flughäfen Einfluss 

nehmen, Start- und 

Landeentgelte emis-

sionsabhängig zu 

gestalten.

Das Land will beim 

Mobilitätsmanagement 

vorausgehen.
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3.4.5.b. Öffentlichkeitsarbeit umweltfreundlicher Verkehr

Nach wie vor bestehen in den Städten und im Regionalverkehr große Potenziale für den Umstieg vom 
Pkw auf den Rad- und Fußverkehr, Bus oder Bahn. Durch Öffentlichkeitsarbeit werden die Verkehrs-
angebote und Vorteile des Umweltverbunds bekannter gemacht und auf diese Weise eine stärkere 
Umsetzung von Verkehrsverlagerungspotenzialen gefördert. Zudem kann eine stärkere Sensibilisierung 
der Bevölkerung für klimaschonende Mobilität erreicht und eine nachhaltige Mobilitätskultur ange-
stoßen werden. 

Die Landesregierung Baden-Württemberg initiierte und unterstützt bereits zahlreiche Aktivitäten auf dem 
Informations- und Bildungssektor zum Thema CO2-Reduktion und wird dies auch in Zukunft tun. 

Öffentlichkeitsarbeit zielt in erster Linie auf langfristige Verhaltensänderungen der Verkehrsteilnehmer 
und wirkt unterstützend zu anderen Maßnahmen zur Vermeidung, Verlagerung und Vernetzung sowie 
zur verträglichen Abwicklung von Verkehr. Daher lassen sich CO2-Minderungseffekte durch Öffent-
lichkeitsarbeit nicht eigenständig quantifizieren.

Maßnahmen

M87 Öffentlichkeitsarbeit für klimaschonende Mobilität
Das Land wird durch aktive Öffentlichkeitsarbeit auf die Notwendigkeit und die Vorteile einer 
klimaschonenden Mobilität (u. a. Vermeidung unnötiger Wege, Umstieg auf umweltfreundliche 
Verkehrsmittel, energieeffiziente Pkw-Nutzung) hinweisen und geeignete Initiativen anderer Ins-
titutionen unterstützen.

4. Land- und Forstwirtschaft, Landnutzung
4.1. Ausgangslage

4.1.1. Ausgangslage in der Landwirtschaft

Die landwirtschaftliche Nutzfläche in Baden-Württemberg nimmt ca. 39 % (1.410.000 Hektar) der gesam-
ten Landesfläche ein (Stand 2010). Davon werden knapp 38 % (531.700 Hektar) als Grünland und 59 % 
(829.300 Hektar) für den Ackerbau genutzt. Infolge der großen naturräumlichen Unterschiede ist eine 
große Vielfalt an landwirtschaftlichen Betriebsformen und Produktionsintensitäten zu finden. 

Die Futterbaubetriebe sind mit 43 % die bedeutendste Betriebsform in Baden-Württemberg.  
Während insbesondere im Schwarzwald die Rinderhaltung als extensiv eingestuft werden kann, ist 
die Milchproduktion im württembergischen Allgäu mit einer sehr intensiven Grünlandnutzung ver-
bunden. Im Vergleich mit anderen Bundesländern liegt die mittlere Betriebsgröße in Baden-Württem-
berg mit 31,7 Hektar deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Dies ist zum Teil auch auf den großen 
Anteil an Dauer kultur- und Nebenerwerbsbetrieben zurückzuführen.

Im Rahmen der landwirtschaftlichen Produktion und der damit verbundenen Prozesse entstehen THG- 
Emissionen verschiedenen Ursprungs. Dazu gehören die unmittelbaren Emissionen aus der Tierhaltung 
(CH4) sowie aus dem Düngermanagement und der Bodennutzung (N2O), Emissionen, die durch 
Landnutzungsänderungen freigesetzt werden (CO2 und N2O), sowie Emissionen durch den landwirt-
schaftlichen Verkehr und die Wärmeerzeugung für Gewächshäuser und Stallanlagen (CO2). 

Hinzugerechnet werden könnten darüber hinaus die Emissionen durch Betriebsmittelinput aus den der 
Landwirtschaft vorgelagerten Sektoren. Diese Emissionen entstehen durch die Herstellung von Dünge- 
und Futtermitteln, die Stromerzeugung sowie die Produktion und Wartung von Maschinen.

Im Rahmen der jährlichen nationalen Emissionsberichterstattung werden für den Sektor Landwirtschaft 
derzeit lediglich die unmittelbaren Methan- und Lachgasemissionen aus Tierhaltung, Stickstoffdüngung 
und atmosphärischem Stickstoffeintrag (v. a. von Ammoniak) erfasst. Festgelegt sind diese Systemgrenzen 
durch die internationalen Richtlinien des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC Guide-
lines for National Greenhouse Gas Inventories), mit denen eine Doppelerfassung von Emissionen aus 
verschiedenen Sektoren vermieden werden soll. 
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In Anlehnung an die Regelung der nationalen Emissionsberichterstattung werden im Handlungsfeld 
Landwirtschaft nur die zuletzt genannten, unmittelbaren Emissionen aus der Landwirtschaft (CH4 
und N2O) berücksichtigt. Verkehrsbedingte Emissionen werden dem Handlungsfeld „Verkehr“, Belas-
tungen aus Vorleistungsprodukten wie z. B. Mineraldünger und Pflanzenschutzmittel der „Industrie“, der 
Einsatz von Strom dem „Umwandlungssektor“ und Emissionen aus der Wärmeerzeugung dem Sektor 
„Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD)“ zugeordnet. Emissionen, die mit dem Einsatz von Import-
futtermitteln verbunden sind, werden nicht berücksichtigt. Kohlenstoffvorratsänderungen in der Bio-
masse und in Böden unter landwirtschaftlicher Nutzung sowie durch Landnutzungsänderung werden 
ebenfalls bislang in der Gesamtbilanz nicht berücksichtigt. 

Die jährliche Emissionsberichterstattung bewertet damit im Handlungsfeld Landwirtschaft nur den 
Teil der klimarelevanten Emissionen, die mit der landwirtschaftlichen Produktion verbunden sind. 
Dabei handelt es sich um klimarelevante Gase, die überwiegend aus biologischen Umsetzungsprozessen 
stammen. Die Möglichkeit zur Reduktion der Emissionen durch technische Maßnahmen ist auf-
grund der flächenhaften Emission und der Vielfalt der biologischen Vorgänge, aus denen sie entste-
hen, sehr begrenzt.

Insgesamt verursacht die Landwirtschaft nach dieser Berechnung 4,52 Millionen Tonnen CO2-eq/Jahr 
(CO2-Äquivalente) an THG-Emissionen, was ca. 6 % der Gesamtemissionen des Landes entspricht 
(Stand 2007). Der Großteil der landwirtschaftlichen Emissionen stammt aus der Verdauung von Wieder-
käuern in Form von Methan (CH4) sowie aus den landwirtschaftlichen Böden in Form von Lachgas 
(N2O). Verglichen mit den spezifischen Gesamtemissionen kommen ca. 75 % der N2O-Emissionen 
und 55 % der CH4 -Emissionen aus der Landwirtschaft.

Gleichzeitig ist die Haltung von Wiederkäuern für den Erhalt von Grünland und seiner Funktion als 
CO2-Senke von großer Bedeutung.

4.1.2. Ausgangslage in der Forstwirtschaft

Die Forstwirtschaft spielt in der Klimadiskussion eine besondere Rolle. Wälder und Holzbiomasse 
sind große Speicher für Kohlenstoff, der über die Photosynthese im Holz gebunden wird. Darüber 
hinaus speichern Böden außer Kohlenstoff auch noch bedeutende Mengen an Methan (CH4) und 
Lachgas (N2O). Vergrößern sich diese natürlichen Speicher, entsteht eine Senkenwirkung für die ge-
nannten Gase. Wälder helfen damit, der Atmosphäre anthropogene Emissionen wieder zu entziehen. 

Wälder und Waldböden sind die bedeutendsten terrestrischen Kohlenstoffspeicher im Kreislauf der 
Natur. Einerseits sind sie infolge veränderter Standortbedingungen einem damit einhergehenden  
höheren Risikos (u. a. Trockenheit, Schädlingen oder Pflanzenkrankheiten) direkt vom Klimawandel 
betroffen. Andererseits können sie besonders in der Aufbauphase über die photosynthetische Spei-
cherung des Treibhausgases Kohlendioxid helfen, den Klimawandel zu verlangsamen. 

Neben dem Erhalt der Wälder bedarf es einer entsprechenden Bewirtschaftung, um diese Funktion zu 
erhalten – wie es im Klimaschutzprogramm Deutschlands und der EU sowie in den Beschlüssen der 
Forstministerkonferenz von Lissabon gefordert wird. 

Die Auswertungen der Bundeswaldinventuren I und II (BWI) haben gezeigt, dass der Wald Baden- 
Württembergs zurzeit eine Nettosenke für Kohlendioxid ist. Der in den Bäumen gespeicherte Kohlen-
stoff (Stamm, Wurzeln, Reisig) hat zwischen 1987 und 2002 von rd. 163 Mio. t um 8 Mio. t auf rd. 171 
Mio. t zugenommen (Berechnung nach der vom BMVEL verwendeten Methode zur Darstellung der 
Treibhausgasvorräte im Nationalen Treibhausgasbericht, NIR 2005). Diese Senkenwirkung entspricht 
30,6 Mio. t CO2.

Während die Vorräte bei Fichte und Kiefer abgenommen haben, haben Buche und Buntlaubbäumen 
stark zugenommen. Die Kohlenstoffvorräte in Waldböden und Auflageschichten betragen im Land 
Baden-Württemberg schätzungsweise 156 Millionen Tonnen (= 573 Millionen Tonnen CO2). Außer-
dem speichern sie bedeutende Mengen der klimarelevanten Treibhausgase Methan und Lachgas. 
Aufgrund kleinräumiger Unterschiede und vielen beeinflussenden Parametern existieren jedoch bis-
lang über die tatsächlichen Größen und Stoffflüsse sehr wenig wissenschaftliche Erkenntnisse. 

Ein weiterer relevanter Speicher ist das Totholz, dessen Zersetzungsgeschwindigkeit wesentlich lang-
samer ist, als bislang angenommen. Die bei der Bundeswaldinventur II aufgenommenen Totholzmengen 
betragen im Durchschnitt 19,1 Festmeter (Fm) je Hektar (ha), was in etwa 6,8 Millionen Tonnen 
Kohlenstoff (oder 24,8 Millionen Tonnen CO2) entspricht. 

TREIBHAUSGAS URSPRUNG DER TREIBHAUSGASE IN 1.000 t 
CO2-ÄQUIVALENT
JAHR

CH4-Emissionen

Wirtschaftsdüngermanagement 
Verdauung Wiederkäuer

374
1.472

Gesamt 1.846

N2O-Emissionen

Tierhaltung (Behandlung von Wirtschaftsdünger) 294

Landwirtschaftliche Böden Wirtschaftsdüngeranwendung
Stickstoffdüngeranwendung
Leguminosenanbau
Ernterückstände
Weidegang
Organische Böden
Indirekte Emissionen

516
678
50
112
80
34
912

Gesamt 2.675

Gesamtemissionen (N2O und CH4) 4.521

Tabelle 3: Aufschlüsselung der THG-Emissionen in Baden-Württemberg im Bereich Landwirtschaft (Stand 2007). Quelle: Statistisches 
Landesamt Baden-Württemberg
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Totholz oder gänzlich nutzungsfreie Waldflächen können so als CO2-Speicher fungieren und dienen 
zudem dem Waldnaturschutz. Schließlich kann Holz auch dann noch langfristig CO2 speichern, wenn 
es geerntet und zu Bauten oder Möbeln verarbeitet wurde. Die Speicherleistung des Waldes wird 
dann um die Lebensdauer der Produkte verlängert. Wird zum Beispiel mit Holz anstelle von energie-
aufwändigen Materialien wie Stahl oder Beton gebaut, entsteht ein mehrfacher Nutzen: Der Kohlen-
stoff bleibt gespeichert, Emissionen werden vermieden und im Wald entsteht Raum für junge Bäume 
mit entsprechendem Zuwachs. Ein wichtiger Aspekt sind dabei die geringeren Energieaufwendungen 
im Vergleich zu anderen Baustoffen. Bei der Herstellung von 3 Meter hohen Stützen gleicher Tragkraft 
aus Holz werden lediglich 60 kWh fossile Energie benötigt, im Vergleich zu 221 kWh bei Stahlbeton. 

Das Bauen mit Holz aus der Region trägt in mehrfacher Hinsicht zum Klimaschutz bei (s. Kapitel D.4.4.11 
Bereitstellung des ökologisch nachhaltig erschließbaren Rohstoffpotenzials aus dem Wald zur stoffli-
chen und energetischen Verwertung). Auch das Recycling von Holz ist weniger problematisch als von 
synthetischen Materialien. Schließlich kann auch der Einsatz von Holz als Energieträger helfen, CO2-Emis-
sionen zu vermeiden. Bei der Verbrennung wird nämlich nur so viel CO2 freigesetzt, wie zuvor darin  
gespeichert war. Für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung kann deshalb die Nutzung von Holz für 
Heizung und Stromerzeugung ein sinnvoller Pfad zur Einsparung von CO2-Emissionen sein.

4.2. Unsere Ziele und Strategien

Baden-Württembergs Landwirtschaft kann ihre Klimagasemissionen deutlich weiter senken. Dies gilt 
nicht nur für die in der hier vorliegenden Bilanz berücksichtigten Klimagase Methan (CH4) und Lachgas 
(N2O), sondern ebenso auch für weitere Emissionen, die bei der Landbearbeitung bzw. bei der Her-
stellung von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln entstehen und an anderer Stelle bilanziert wer-
den. Ein möglicher Ansatz dazu ist die Ausweitung des ökologischen Landbaus in Baden-Württemberg.

Darüber hinaus lassen sich Methan und Lachgas durch eine optmierte Lagerung und Ausbringung von 
Wirtschaftsdüngern wirksam reduzieren. Eine Effizienzsteigerung des Mineraldüngereinsatzes und Ver-
ringerung von Stickstoffbilanzüberschüssen im Pflanzenbau führen ebenfalls zu einer deutlichen 
Reduktion des Lachgasanfalls.

Es muss auch eine effizientere und dadurch klimafreundlichere Milch- und Rindfleischproduktion 
erreicht werden, wobei das Gesamtsystem der Milch- und Fleischproduktion und nicht nur die  
Einzeltierleistung im Vordergrund stehen muss. 

Eine effiziente klimafreundliche Milch- und Fleischproduktion in Verbindung mit weiteren Maßnahmen 
könnte bis 2020 eine Emissionsminderung auf 3,521 Millionen Tonnen CO2equ (CO2 –Äquivalente) 
erfolgen. Bis 2050 kann eine Absenkung auf 3,121 Millionen Tonnen CO2equ erreicht werden Hieraus 
lässt sich ein Reduktions ziel für die Landwirtschaft gegenüber 1990 bis 2020 von 35 % ableiten. Ge-
genüber 2009 ergibt dies eine Emissionsminderung um 21 %.

4.2.1. Der Klimawandel und die Aufgaben einer zukunftsfähigen Landwirtschaft

Kaum ein anderer Bereich ist vom Klimawandel so stark betroffen wie die Landwirtschaft. Die Höhe 
des Ertrages und die Qualität der Ernteprodukte werden durch Temperatur und Niederschläge wesent-
lich beeinflusst. Die Landwirtschaft ist daher gezwungen, sich an die Klimaveränderungen anzupassen. 

Die Landwirtschaft kann aber auch einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten, in dem sie 
ihren Energieverbrauch verringert, produktionsbedingte Treibhausgasemissionen reduziert, mit Res-
sourcen noch effizienter umgeht und Rohstoffe zur Energiegewinnung bereitstellt. Die multifunktio-
nale Landwirtschaft hat nach wie vor als Hauptaufgabe die Ernährung sicher zu stellen. Dabei muss bei 
der pflanzlichen und tierischen Erzeugung neben dem Klimaschutz auch den Erfordernissen des Schutzes 
von Boden, Wasser, Biodiversität und den Tieren Rechnung getragen werden.

4.2.2. Forstwirtschaft: Konkrete Schritte für den Klimaschutz

Entscheidend für den Erhalt und den Ausbau der Speicherleistung des Waldes ist seine nachhaltige 
Bewirtschaftung. In Baden-Württemberg wird der öffentliche Wald bereits seit über 20 Jahren naturnah 
bewirtschaftet – z. B. mit gezielter Förderung möglichst risikoarmer Mischwälder unter bewusstem 
Verzicht auf höhere Holzerträge, mit bodenschonenden Holzernteverfahren, Verjüngung mit standort-
gerechten Baumarten und weitgehendem Verzicht auf Kahlschläge bei der Holzernte. Die Standards 
für diese nachhaltige Bewirtschaftung sind im Landeswaldgesetz geregelt, ihre Umsetzung wird durch 
die Forstverwaltung sichergestellt.

Ein weiterer strategischer Schwerpunkt der Landesregierung ist die Verringerung des Zement- und 
Stahleinsatzes durch verstärkte Nutzung von einheimischem Holz als Baustoff.

Die energetische Nutzung des Rohstoffes Holz kann einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz 
leisten, wenn sie sorgfältig unter Berücksichtigung der komplexen Wechselwirkungen einer nach-
haltigen Waldnutzung geplant ist. Energetische Maßnahmen – wie z. B. eine effiziente Stromerzeu-
gung und Wärmeversorgung durch eine zentrale Holzfeuerungsanlage mit Nahwärmenutzung –  
leisten einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz. Es wird nur so viel CO2 freigesetzt, wie der At-
mosphäre zuvor entzogen wurde und der Einsatz von fossilen Brennstoffen für die Energieerzeugung 
wird vermieden.

Schließlich sollen geeignete Waldflächen in windhöffigen Lagen erschlossen werden, damit die Wind-
energie längerfristig zu einer tragenden Säule der Energieversorgung im Land werden kann. Die Wind-
energienutzung im Wald soll einen angemessenen Beitrag zu dem im Kabinettsbeschluss vom 7. Februar 
2012 genannten Ziel von 6,4 TWh im Jahr 2020 in Baden-Württemberg leisten. Darüber hinaus soll 
die Basis für weiteres kontinuierliches Wachstum geschaffen werden.
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4.3. Was wir im Bund und in Europa bewegen wollen

Inwieweit die Treibhausgas-Einsparungen mit den dargestellten Maßnahmen erreicht werden können, 
hängt auch von der weiteren Entwicklung und Ausgestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik der Euro-
päischen Union (GAP) ab. Von besonderem Interesse für den Klimaschutz und weitere Umweltziele 
sind die Mittel, die für die sogenannte „2. Säule“ eingesetzt werden. Aktuell werden darüber u. a. 
die Agrarumweltmaßnahmen, die Förderung des ökologischen Landbaus sowie die Beratung und-
Modernisierung von Betrieben gefördert. Seit 2008 legt die GAP auch einen Schwerpunkt auf den 
Klimaschutz als eine der neuen Herausforderungen der Landwirtschaft. Das Land Baden-Württem-
berg setzt sich dafür ein, diesen Schwerpunkt durch entsprechende Maßnahmen und finanzielle Res-
sourcen seit 2014 wirksam zu ergänzen. 

Klimaschutz- und Umweltaspekte sollen aber auch bei den Direktzahlungen der EU (sog. 1. Säule) 
verstärkt berücksichtig werden (sog. „Greening“ der EU-Agrarpolitik). So soll ein Teil der Fördermittel 
an Ziele sowie den Erhalt von Dauergrünland, die Einhaltung einer Frucht folge von mindestens  
3 Kulturen sowie Naturschutzmaßnahmen gekoppelt werden. Baden-Württemberg unterstützt grund-
sätzlich diesen Vorschlag der EU-Kommission. 

Auf Bundesebene setzt sich Baden-Württemberg für die Weiterentwicklung von Förderprogrammen  
ein, die eine vielseitige und bedarfsgerechte Ernährung unterstützen. Die Entwicklung der Verbrau-
chernachfrage hat eine nicht zu unterschätzende Klimarelevanz.

4.4. Was wir im Land schaffen wollen

4.4.1. Klimafreundliche Milch- und Fleischproduktion

Viele Maßnahmen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Milchproduktion fördern, wirken sich auch auf die 
Klimafreundlichkeit der Produktion aus. Wichtig ist dabei vor allem die Gesundheit der Tiere, so dass 
die Milchkühe möglichst lange Milch produzieren können und ein hoher Anteil der Milch aus dem 
Grundfutter gewonnen wird. Die Weidehaltung von Wiederkäuern dient dem Erhalt von Dauer-
grünlandflächen und führt zu einer signifikanten Verringerung von Treibhausgasemissionen. Ein we-
sentliches Ziel muss es dabei sein, die Treibhausgas-Emissionen aus den Verdauungsprozessen der 
Wiederkäuer und beim Wirtschaftsdüngermanagement (im Stall, bei der Lagerung und bei der Aus-
bringung) zu vermindern. 

Da durch die Leistungssteigerung die gleiche Milchmenge mit weniger Tieren produziert werden 
kann, ist mit einem Rückgang des Milchviehbestandes bis zum Jahr 2020 um ca. 15 % bis 28 % und des 
Rinderbestandes um ca. 14 % bis 26 % (ggü. 2007) zu rechnen. Dabei soll der aktuelle Selbstversor-
gungsgrad des Landes mit Milch beibehalten werden. 

Angesichts des starken Rückganges der Rinderzahlen in Baden-Württemberg werden naturschutzver-
trägliche Folgenutzungen für das nicht mehr für die Milchproduktion benötigte Grünland immer 
wichtiger. Dabei sollen die extensive Nutzung mit Weidetieren, die Gewinnung von Bioenergie und in 
sehr steilen Hanglagen auch die Aufforstung diskutiert werden. Auch die Verwertung von Biomasse 
aus extensivem Grünland soll erörtert werden. 

Um den klimaschädlichen Import von Eiweißfuttermitteln zu verringern und den Anbau von Legumi-
nosen zu fördern, wird im Land der Anteil heimischer Eiweißfuttermittel in der Futterration erhöht. 
Der Leguminosenanbau verbessert den Stickstoffhaushalt im Boden und erzielt damit auch einen 
zusätzlichen Klimaschutzeffekt.

Eine optimierte Fütterung von Schweinen und Geflügel verringert das Ausscheiden von Stickstoff 
über den Kot und den Harn der Tiere. Die Futterration muss dem Bedarf der Tiere entsprechen.

4.4.2. Senkung des Stickstoffüberschusses 

Die Landesregierung beabsichtigt, den Stickstoffüberschuss in der Landbewirtschaftung im Durch-
schnitt auf 50 kg/ha pro Jahr zu senken. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Regionen, deren Stickstoff-
überschuss laut Bericht der Universität Hohenheim (vgl. „Bilanzen von potenziell umweltbelastenden 
Nährstoffen (N, P, K und S) der Landwirtschaft in Baden-Württemberg“, 2010) weit über dem Durch-
schnitt liegt, wie z. B. Schwäbischer Wald/Odenwald, Östlicher Bodensee, Allgäu, Oberland, Hohen-
lohe, Westschwarzwald, Hochschwarzwald und Donau-Iller.

Um dieses Ziel zu erreichen Düngeverordnung auf Bundesebene wichtig. Darüber hinaus wird die 
Landesregierung ein Förderprogramm zur landesweiten Senkung des Stickstoff (N)-Überschusses  

Maßnahmen

M88 Klimafreundlichere Milch- und Fleischproduktion 
Optimierung der Fütterung (insbesondere durch hohe Grundfutterleistung der Tiere). Dazu werden 
insbesondere Forschungsprojekte zur Tierfuttereffizienz und zu Futterzusätzen gefördert. Im Rah-
men der Eiweißstrategie soll der Leguminosenanbau gefördert werden.

M89 Machbarkeitsstudie zur Grünland-Folgenutzung 
Entwicklung von Folgenutzungen für das von der Milchproduktion nicht mehr benötigte Grünland, 
z. B. in Form einer Machbarkeitsstudie.

M90 Beratung zur klimafreundlichen Milch- und Fleischproduktion
Die genannten Themen werden als Schwerpunkte in der fachlichen Beratung und der Weiterbil-
dung der Landwirte verankert. 
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erarbeiten. Dazu sind bereits bestehende Maßnahmen (z. B. bei der Wirtschaftsdüngerausbringung 
oder dem Zwischenfruchtanbau) auszuweiten und die Aufnahme neuer Maßnahmen vorzusehen. So 
können durch die sofortige Einarbeitung der ausgebrachten Gülle und den Einsatz emissionsarmer Aus-
bringungstechniken (Schleppschlauch, Schleppschuh, Injektor/Schlitzgerät oder Verdünnung der 
Gülle etc.) Emissionen vermieden werden. Diese Verfahren werden mittelfristig Bestandteil der guten 
fachlichen Praxis und somit verbindlich für alle Betriebe sein.

Ein wesentlicher Schritt wird der Zwischenfruchtanbau sein. So lässt sich mit schnellwachsenden 
Pflanzen, die als Zwischenfrüchte den (überschüssigen) mineralischen Stickstoff aus dem Boden auf-
nehmen und anschließend als Gründünger für die nachfolgende Hauptkultur genutzt werden (Catch 
crops), einer Auswaschung von Stickstoff aus dem Boden und der Freisetzung von N2O-Emissionen 
entgegenwirken. Zugleich vermindern sie den Einsatz von synthetischen Dünge mitteln und binden 
zusätzlich Kohlenstoff im Boden.

Durch verbesserte Anlagen zur Lagerung von Wirtschaftsdünger und Schaffung ausreichender Lager-
kapazität lässt sich sicherstellen, dass Gülle vor allem im Frühjahr und in Abhängigkeit vom Pflanzen-
bedarf ausgebracht werden kann.Auch die energetische Nutzung von Gülle durch Kofermentation in 
Biogasanlagen ist ein sinnvoller Schritt zur Emissionsminderung.

Um Mineraldünger durch Wirtschaftsdünger zu substituieren, ist eine verstärkte Kooperation von viehhalten-
den und viehlosen Betrieben notwendig. Transportwege sollten dabei nicht länger als 12 bis 15 Kilometer 
sein. Die Landesregierung setzt sich deshalb für die Ausweitung und Stärkung von Güllebörsen ein.

4.4.3 Schutz von Dauergrünland

Dauergrünland ist ein wichtiger Kohlenstoffspeicher. Um diesen zu erhalten, hat die Landeregierung 
mit dem Gesetz zur Änderung des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes vom 13. Dezember 2011 
ein flächendeckendes Umwandlungsverbot von Dauergrünland in andere landwirtschaftliche Nutzungen 
eingeführt. Der Schutz von Dauergrünland hat auch positive Auswirkungen auf den Wasserschutz und 

die Biodiversität. Ergänzt wurde das Umwandlungsverbot durch eine Genehmigungspflicht für die Ent-
wässerung von Dauergrünland. Damit werden moorige und anmoorige Standorte besonders geschützt. 

4.4.4. Ausweitung des ökologischen Landbaus

Bedingt durch die energieaufwändige Dünge- und Pflanzenschutzmittelproduktion und durch den 
teilweise aus Übersee importierten Futtermittelzukauf werden in der konventionellen Landbewirt-
schaftung im Vergleich zum ökologischen Landbau in der Regel mehr Treibhausgase freigesetzt. Das 
geringere Ertragsniveau im Vergleich zur konventionellen Bewirtschaftungsweise relativiert auf Produkt-
ebene allerdings die klimarelevanten Vorteile der ökologischen Bewirtschaftung. Die Steigerung der 
Flächenleistung im ökologischen Landbau stellt vor dem Hintergrund des Klimaschutzes infolgedessen 
einen zusätzlich wichtigen Ansatzpunkt dar.

Die Landesregierung wird einen Aktionsplan zur Stärkung des ökologischen Landbaus umsetzen. Ziel 
ist es, mittelfristig 15 % des konventionellen Milchviehbestandes und 15 % des konventionellen Rinder-
bestandes (zusätzlich zum bereits umgestellten Viehbestand) nach Kriterien des ökologischen Land-
baus umzustellen. Generell werden die Maßnahmen für alle Nutztierarten unterstützt. 

Zusätzlich (zur bereits ökologisch bewirtschafteten Fläche) wird angestrebt, mittelfristig 45.000 Hektar 
Anbaufläche auf ökologischen Anbau umzustellen. Der Ökolandbau bringt Synergieeffekte für den 
Boden- und Wasserschutz, die Biodiversität und die tiergerechte Viehhaltung. 

Maßnahmen

M91 Umfassendes Programm zur Senkung des Stickstoffüberschusses 
Das Programm umfasst u. a.

•  technische Verbesserung bei der Wirtschaftsdüngerausbringung
•  Ausweitung des Zwischenfruchtanbaus von 140 000 auf 200 000 Hektar
•  optimierte Wirtschaftsdüngerlagerung: Durch Auflagen zur Bereitstellung  

ausreichender Lagerkapazitäten können sowohl Emissionen vermieden als  
auch die termingerechte Ausbringung des Düngers gemäß dem Pflanzen bedarf  
ermöglicht werden.

•  Stärkung der Kooperation zwischen viehhaltenden und viehlosen Betrieben  
im Rahmen von Güllebörsen

Maßnahmen

M92 Langfristiger Schutz von Dauergrünland
Das Umwandlungsverbot für Dauergrünland in Baden-Württemberg wird unter Berücksichtigung des 
Umwelt- und Klimaschutzes und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit konsequent umgesetzt. 

Effizientere Verfahren 

bei der Wirtschafts-

dünger-Ausbringung

Mineraldünger durch 

Wirtschaftsdünger 

subsituieren Umwandlungsverbot  

für Dauergrünland und 

Schutz von Feucht-
wiesen
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4.4.5. Beratung von Landwirten und Erfahrungsaustausch

Landwirtinnen und Landwirte sollten über das Entstehen landwirtschaftlicher THG-Emissionen, Min-
derungspotenziale und -maßnahmen sowie den damit verbundenen Kosten und Gewinnen infor-
miert sein und geeignete Förderinstrumente kennen. Insbesondere ist unter den Aspekten des Tier- 
und Umweltschutzes eine ganzheitliche Betrachtung von Haltungssystemen wichtig. Die bereits 
bestehenden und etablierten Beratungsangebote sind weiterzuführen und ggf. in dauerhaft geförder-
te Beratungsorganisationen zu überführen.

Zudem wird geprüft, welche weiteren (innovativen) Vermittlungs- und Kommunikationsformen geeig-
net sind, um das Verständnis und die Akzeptanz für klimaschutzorientierte Maßnahmen zu erhöhen. 
In Frage kommen zielgerichtete Trainingsprogramme, ein Erfahrungsaustausch von Landwirten in 
der Region sowie überregional zur Vermittlung von best-practice-Beispielen und die Besichtigung 
von Vorführbetrieben.

4.4.6. Renaturierung und Wiedervernässung von land- und forstwirtschaftlich genutzten 
Nieder- und Hochmooren

Intakte Nieder- und Hochmoorflächen sind in der Regel naturschutzrechtlich geschützt. Der Moor-
schutz ist ein wichtiges Ziel der Naturschutzstrategie Baden-Württemberg. Die Umsetzung erfolgt im 
Rahmen der Moorschutzkonzeption des Landes. Neben Naturschutzzielen werden mit dieser Konzep-
tion auch Klimaschutzziele verfolgt.

Mit der Renaturierung von Moorflächen ist die Erhöhung des Grundwasserspiegels und damit eine 
Aufgabe der Ackernutzung und der intensiven Grünlandnutzung verbunden. Dadurch wird die Frei-
setzung von Treibhausgasen aus Moorböden vermindert und die Senkenwirkung wiederhergestellt. 
Gleichzeitig wird durch Wiedervernässung die Torfzersetzung durch Sauerstoffabschluss zum Erliegen 
gebracht und so die CO2-Emission deutlich reduziert.

Wenn sich die torfbildenden Pflanzengesellschaften wieder einstellen, kommt es zur Speicherung von 
CO2 durch Anreicherung von organischer Substanz im Boden. Die Revitalisierung bedarf einer fundier-
ten hydrologischen und ökologischen Planung, um klimaschädigende Wirkungen degradierter Moore 
zu verhindern. So ist ein flächiger Überstau zu vermeiden, weil er die Gefahr hoher Ausgasungen von 
Methan birgt.

Im ersten Schritt werden geeignete Niedermoorflächen zur Durchführung von Renaturierungsmaßnah-
men identifiziert. Dabei ist die Art der Flächennutzung und Bewirtschaftung ebenso zu berücksichtigen 
wie die Standortbedingungen (Vegetation, Klima, Boden etc.). Zunächst sollten die landeseigenen Flä-
chen überprüft werden. Wenn geeignete Flächen gefunden werden, könnten diese aus der Verpachtung 
genommen und als Pilotmaßnahme in Angriff genommen werden. Da diese Maßnahme einen starken Ein-
griff in die Nutzungsrechte der Landbesitzer darstellt, muss in den meisten Fällen ein Flächenkauf erfolgen.

Maßnahmen

M93 Aktionsplan zur Stärkung und Ausweitung des ökologischen Landbaus
Im Rahmen des Aktionsplans wird die Landesregierung 

•  die derzeitige Förderung für ökologische Anbauverfahren im MEKA-Programm  
auch in der neuen Förderperiode (2014 – 2020) fortsetzen;

•  den Landwirtinnen und Landwirten angemessene Förderung im Bereich Viehhaltung 
als auch im Ackerbau zur Verfügung stellen (im Rahmen von MEKA) und die Landwir-
te, insbesondere hinsichtlich der Investitions- und Umstellungsmaßnahmen, finanziell 
unterstützen;

•  die Agrarinvestitionsbeihilfen (AFP) auch zur finanziellen Unterstützung von  
Projekten im ökologischen Landbau insbesondere zu Einkommenskombination  
und Diversifizierung einsetzen;

•  die Landwirtinnen und Landwirte hinsichtlich der Vorteile des ökologischen Landbaus 
sowie der Förderung und des Umstellungsprozesses umfassend beraten; 

•  die Beratungsdienste für den ökologischen Landbau unterstützen; 
•  ein Forschungsvorhaben zur Optimierung des ökologischen Landbaus initiieren, das 

insbesondere auf ein höheres Ertragsniveau abzielt (Verbesserung des Nährstoff-
managements, Züchtung geeigneter Sorten u. ä.);

•  zusätzlich verbraucherorientierte Maßnahmen ergreifen, die zum Ziel haben,  
die Nachfrage nach ökologisch erzeugten Produkten aus der Region zu erhöhen.

Maßnahmen

M94 Klima- und Umweltschutz als Schwerpunkte landwirtschaftlicher Beratung 
Vorgesehen sind dabei u. a. eine verstärkte Energieberatung, Beratung zur Umstellung auf ökolo-
gischen Landbau, Beratung ökologisch wirtschaftender Betriebe, neue Kommunikationsstrategien 
und gezielte Informationsstrategien. Die Nachhaltigkeits-Zertifizierung landwirtschaftlicher Be-
triebe wird auch finanziell gefördert. 

Maßnahmen

M95 Renaturierung land- und forstwirtschaftlich genutzter Moore
Das Potential zur Renaturierung bzw. Wiedervernässung von landwirtschaftlich intensiv genutzten 
Niedermoorflächen wird erfasst, erste Pilotmaßnahmen werden durchgeführt. Eine Förderungs-
möglichkeit der angepassten Bewirtschaftung von Feuchtwiesen wird geprüft. 

Klimaschutz wird 

Schwerpunktthema der 

landwirtschaftlichen 
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Bei der Renaturierung 
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4.4.7. Optimierung des Ansatzes „Aus der Region für die Region" in der gesamten  
Wertschöpfungskette

Die Landesregierung wird die Vermarktung von Produkten in und aus Baden-Württemberg unterstützen 
und weiterhin finanziell (VwV Marktstrukturverbesserung) fördern. Außerdem wird sie den Ansatz 
„Aus der Region für die Region“ über die gesamte Wertschöpfungskette hin optimieren. Schwer-
punktmäßig soll der CO2-Fußabdruck in der Verarbeitung und Vermarktung regionaler Produkte unter 
Berücksichtigung weiterer Umweltwirkungen verbessert werden (Motto: „wir tun was“). 

4.4.8. Bewusstseinsbildung: Gesunde Ernährung für Mensch, Umwelt und Klima

Das Ernährungsverhalten der Bevölkerung wirkt sich auf den Ressourcenverbrauch und die CO2-Frei-
setzung aus. Auch angesichts der wachsenden Weltbevölkerung ist ein sorgsamerer Umgang mit Nah-
rung anzustreben. 

Ziel ist es, den Konsum von Lebensmitteln insgesamt auf ein der Gesundheit zuträgliches Maß zu 
reduzieren und besonders den Anteil pflanzlicher Lebensmittel zu erhöhen. Damit werden Gesund-
heitsrisiken vermieden und THG-Emissionen gesenkt, die bei der Produktion tierischer Nahrungs-
mittel i. d. R. höher ausfallen als bei der Produktion pflanzlicher Nahrungsmittel.

4.4.9. Dauerhafter Erhalt der Waldbestände als Kohlenstoffspeicher

Ziel ist es, durch eine nachhaltige Waldbewirtschaftung die Speicherleistung zu erhalten und weiter 
zu verbessern. 

4.4.10. Bereitstellung des ökologisch nachhaltig erschließbaren Rohstoffpotenzials  
aus dem Wald zur stofflichen und energetischen Verwertung

Durch die verstärkte Verwendung von Holz als Baumaterial kann der Einsatz CO2-intensiver Ressourcen 
wie Stahl oder Zement vermieden werden. Wenn es als Energieressource nachhaltig geerntet und effi zient 
eingesetzt wird, substituiert es fossile Energieträger und leistet damit einen Beitrag zur CO2-Einsparung.

Maßnahmen

M96 Verstärkte Vermarktung regionaler Produkte
Die Landesregierung wird konkrete Projekte mit Produzenten, Verarbeitern und Absatzermittlern 
umsetzen und die bestehenden Aktivitäten zur Förderung des Agrarmarketings, z. B. Landesaktion 
„Gläserne Produktion“, Fach- und Verbrauchermessen, im Internet und Maßnahmen des Ge-
meinschaftsmarktings der MBW Marketinggesellschaft weiterentwickeln. 

Maßnahmen

M97 Sensibilisierung für bedarfsgerechte und klimafreundliche Ernährung
Die Informations- und Bildungsangebote der Landesinitiativen Bewusste Kinderernährung, Blick-
punkt Ernährung sowie der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Baden-Württemberg 
stellen folgende Themen in den Mittelpunkt:

•  bedarfsgerechter Verzehr und bewusster Lebensmitteleinkauf
•  stärkere Verwendung pflanzlicher Lebensmittel bei maßvollem Umgang  

mit Fleisch und Milchprodukten
•  bevorzugter Einkauf von regionalen Erzeugnissen, saisonalem Gemüse und Obst  

und von Bio-Produkten
•  bevorzugte Verwendung frischer, gering verarbeiteter Lebensmittel
•  Berücksichtigung von ökologischen Aspekten, bzw. von Klimaschutzaspekten in der  

Außer-Haus-Verpflegung
•  Angebot von Bio-Menüs in Kantinen und beim Catering
•  umwelt- und gesundheitsfördernde Mobilität beim Einkauf von Lebensmitteln

Maßnahmen

M98 Dauerhafter Erhalt der Waldbestände als Kohlenstoffspeicher
Die Maßnahme umfasst u. a. die folgenden Teilaspekte:

•  Erziehung stabiler, klimaangepasster und strukturierter Mischbestände
•  Fortsetzung des Monitoring im Wald als Entscheidungsgrundlage für einen  

risikoarmen und klimagerechten Waldbau
•  wald- und wildgerechte Jagdausübung, um die zielgerichtete natürliche  

Verjüngung zu gewährleisten
•  weitere Forschung zur Optimierung der Kohlenstoffkreisläufe im Wald,  

besonders im Hinblick auf die forstliche Bewirtschaftung
•  weitere Forschung zum Thema Risiko und Waldbewirtschaftung
•  Die Erforschung der Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald und die  

Erarbeitung von möglichen Gegenmaßnahmen soll weiter gestärkt werden.
•  Begonnene Forschungsprojekte im Zusammenspiel von Landwirtschaft und  

Forstwirtschaft, z. B. Agroforstsysteme, sollen fortgesetzt werden.
•  Die Ergebnisse der Forschungsprojekte werden allen Waldbesitzern zur  

Verfügung gestellt.
•  Erfahrungsaustausch mit Regionen die bereits heute ein höheres Waldbrand - 

risiko haben
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4.4.11. Windenergie im Wald

Das Land Baden-Württemberg verfügt über zahlreiche eigene Waldflächen. Bei Eignung sollten diese aktiv 
als Windenergieanlagenstandorte vermarktet und potenziellen Betreibern bzw. Investoren ange bo ten 
werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Stellungnahme der von dem Projekt betroffenen Kommune 
eingeholt wurde und die im Einzelfall erforderlichen genehmigungsrechtlichen und sonstigen Voraus-
setzungen vorliegen. Eine Verpachtung dieser Flächen wäre mit Einnahmen auf Landesseite verbunden.

5. Stoffströme
Durch das moderne menschliche Leben werden große Mengen an Stoffen bewegt und transformiert. 
Die industrielle Gesellschaft hängt heute in hohem Maß vom Einsatz endlicher Ressourcen ab und 
produziert Abfälle. Bereits das Aufsuchen und Fördern von fossilen Rohstoffen ist energieintensiv und 
trägt zum Treibhauseffekt bei. Zudem werden bei der Produktion bestimmter Stoffe Treibhausgase 
freigesetzt (sogenannte prozessbedingte Emissionen), bei anderen Produkten werden Treibhausgase 
während ihres Gebrauchs in die Umwelt entlassen (produktbedingte Emissionen). Am Ende des Stoff-
stroms entstehen Treibhausgase bei der Beseitigung als Abfall. 

In diesem Kapitel werden nicht-energiebedingte Treibhausgas-Emissionen aus großen Stoffströmen 
zusammengefasst: Hierzu zählen beispielsweise die Emissionen aus der Lagerung von Abfällen oder der 
Behandlung von Abwasser, aber auch prozess- oder produktbedingte Emissionen, die z. B. bei der 
Herstellung von Zement, Mineralöl oder chemischen Produkten entstehen. Prozessbedingt heißt in 
diesem Zusammenhang, dass die Treibhausgase nicht durch Verbrennung von fossilen Ressourcen zur 
Energiegewinnung entstehen (diese energiebedingten Emissionen werden in den Kapiteln Strom, 
Wärme und Verkehr behandelt), sondern im Rahmen der Herstellung, Lagerung oder Verteilung von 
Produkten. Ein Beispiel für produktbedingte Emission ist die Anwendung des Treibhausgases Lachgas 
(N2O) als Narkosemittel.

5.1. Ausgangslage

Von besonderer Bedeutung sind in Baden-Württemberg die Emissionen aus den Stoffströmen Zement/  
Baustoffe, Abfall, Mineralöl und Erdgas, chemische Produkte und Abwasser.

Ein nennenswerter Anteil der baden-württembergischen Emissionen wird durch die Produktion des 
Baustoffs Zement verursacht: Der Zement-Grundstoff Kalk wird hergestellt, indem man Kalkstein stark 
erhitzt. Bei der chemischen Reaktion wird das im Kalkstein gebundene Kohlendioxid freigesetzt. Der 
Anteil dieser Emissionen an den gesamten Treibhausgasemissionen Baden-Württembergs beträgt 3,2 %. 

In der Abfall- und Kreislaufwirtschaft bewegt sich Baden-Württemberg im Bundesvergleich auf einem 
guten Niveau: Die Abfallmengen in den Haushalten liegen unter dem Bundesdurchschnitt, während 
die Verwertungsquoten regelmäßig darüber liegen. Ein besonders wichtiger Schritt für den Klimaschutz 
war die bundesweite Beendigung der Deponierung von Abfall, wodurch die Methanemissionen um 
ca. 80 % (gegenüber 1990) auf 0,9 Millionen Tonnen CO2 equ reduziert wurden. Indirekte Treibhaus-
gas-Einsparungen ergeben sich zudem aus der Verwertung von Abfall: Durch seinen Einsatz als Se-
kundärrohstoff für neue Produkte oder zur Energieproduktion werden fossile Ressourcen und Emis-
sionen von jährlich rund 1,5 Millionen Tonnen CO2 eingespart. 
 
Emissionen von Methan (CH4) aus der Produktion und Verteilung von Mineralöl-Produkten sowie 
Erdgas tragen mit 0,5 % zu den Treibhausgas-Emissionen Baden-Württembergs bei. In der Abwasser-
wirtschaft sind Methan-Emissionen nicht vollständig zu vermeiden, sie konnten jedoch auf 0,35 Millio-
nen Tonnen CO2 equ begrenzt werden. So hat beispielsweise der Anschluss von mittlerweile über 
99 % der Bevölkerung an die Kanalisation dazu beigetragen, die ungefassten Methan-Emissionen aus 
Sickergruben deutlich zu reduzieren. Während eine weitere erheb liche Senkung der Methan-Emissionen 

Maßnahmen

M99 Förderung der verstärkten Nutzung des Baustoffs Holz
Zur Förderung der Holzverwendung im Rahmen einer umfassenden Nachhaltigkeit wird die Lan-
desregierung u. a. die folgenden Maßnahmen durchführen: 

•  öffentlich wirksame Darstellung des Baustoffs Holz auf Publikums- und Fachmessen etc.
•  Fachveranstaltungen und Kongresse zum Thema Holzverwendung
•  öffentlich wirksame Auslobung des Holzbaupreises Baden-Württemberg für besonders 

vorbildliche und innovative Verwendungen des Baustoffs Holz alle drei Jahre
•  Förderung des Clusters Forst und Holz
•  vorzugsweise Verwendung regionaler und natürlicher Baustoffe im staatlichen Hochbau
•  Förderung der Errichtung von Musterbauten aus Holz zur Demonstration der  

Leistungsfähigkeit moderner Holzbaulösungen
•  Förderung der Entwicklung von technischen Lösungen zur Verwendung von Laubholz 

im Baubereich

M100 Erschließung des nachhaltigen regionalen Energieholzpotenzials
Umsetzung von Vorschlägen des Biomasse-Aktionsplanes und des Nachhaltigkeitsbeirates  
Baden-Württemberg, insbesondere

•  Erarbeitung und ökologische Bewertung von Szenarien für die Bereitstellung von Energie-
holz und Verankerung in regionalen energiepolitischen Planungen, u. a. zur Reduktion von 
Nutzungskonkurrenzen zwischen der energetischen und stofflichen Nutzung von Holz

•  Erarbeitung einer praxisnahen Mobilisierungsstrategie für Holz im Klein- und Kleinst-
privatwald einschl. der Nutzung geeigneter Förderprogramme (z. B. Förderrichtlinie 
nachhaltige Waldwirtschaft) für die Unterstützung von forstlichen Zusammenschlüssen 
(Forstbetriebsgemeinschaften) zum gemeinsamen Holzeinschlag und Holzvermarktung 
sowie Konzeption von Beratungsangeboten

Maßnahmen

M101 Erschließung von geeigneten Waldflächen für Windenergiezwecke
Erschließung von geeigneten Waldflächen für die Windenergie, um sie als wirtschaft liche und öko-
logisch vertretbare Stromerzeugungstechnologie in Baden-Württemberg dauerhaft zu etablieren

M102 Vermarktung von Windenergiestandorten im Staatswald
Vermarktung von Standorten für die Windenergie im Staatswald durch den Landesbetrieb Forst BW
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aus der Abwasserbehandlung systembedingt nicht zu erwarten ist, können indirekte Klimaschutzeffek-
te durch effizienten Kläranlagenbetrieb und verstärkte Nutzung der Energiepotenziale oder eventuell 
durch die Rückgewinnung von Phosphor aus dem Klärschlamm erzielt werden.

Lachgas aus der Produktion des chemischen Vorprodukts Adipinsäure und aus der Anwendung als 
Narkosemittel trägt mit 0,2 % zu den Treibhausgasemissionen Baden-Württembergs bei.

Der „ökologische Rucksack“ von Produkten 
Jedes Produkt trägt einen unsichtbaren „ökologischen Rucksack“. Darin befinden sich – bildlich gespro-
chen – die Umweltbelastungen, die bei der Herstellung des Produktes entstanden sind. Beispielsweise 
werden bei der Herstellung eines Autos (einschließlich der Grundprodukte) ungefähr 4,5 Tonnen CO2 
verursacht. Dies entspricht ca. 10 % bis 20 % der Emissionen, die bei der durchschnittlichen späteren Nut-
zung des Autos verursacht werden (BMU/IFEU, Abwrackprämie und Umwelt, 2009). Die für die Herstel-
lung der Vorprodukte (Stahl, Aluminium, Glas etc.) aufgewendete Energie erscheint jedoch nicht unbe-
dingt in der baden-württembergischen Energie- und Klimabilanz, sondern am Ort der Herstellung des 
Vorproduktes. Umgekehrt schlägt sich der Energie verbrauch der baden-württembergischen Automobilin-
dustrie in der hiesigen Klimabilanz nieder, auch wenn der Großteil der Autos exportiert wird. 

Weil nahezu jedes Produkt also mittelbare Umweltbelastungen im Gepäck hat, können Modelle zum 
gemeinschaftlichen Nutzen von Gegenständen (z. B. die modernen Auto-und Fahrrad-Leihsysteme in 
Großstädten und Car-Sharing) oder zum Tauschen von nicht mehr benötigten Dingen (Tauschbörsen etc.) 
nicht nur wirtschaftlich für den Verbraucher sinnvoll sein, sondern auch zum Klimaschutz beitragen.

5.2. Unsere Ziele und Strategien

Die weltweit steigende Nachfrage nach Konsumgütern führt zu immer höherem Druck auf die Umwelt 
und zur Konkurrenz um Ressourcen. Wichtige Ressourcen wie Metalle oder Phosphate werden für 
den Antrieb des Wirtschaftswachstums eingesetzt, als wenn sie unbegrenzt vorhanden wären – dies ist 
langfristig nicht nachhaltig.

Das IEKK verfolgt im Bereich der Stoffstrompolitik eine Reihe von übergeordneten Zielen und Stra-
tegien. Genauso wie bei der Energieproduktion muss es auch im Umgang mit anderen Ressourcen unser 
Ziel sein, möglichst sparsam und effizient damit umzugehen und zunehmend auf erneuerbare Res-
sourcen umzusteigen. Um die Umstellung auf erneuerbare Rohstoffe zu beschleunigen, müssen neue 
Anwendungen für nachwachsende Rohstoffe erforscht, entwickelt und in den Markt eingeführt werden. 

Eine wichtige Rolle spielt zudem ein verbessertes Recycling und die Nutzung von Abfällen. In den 
Bereichen, deren Emissionen sich am stärksten auf den Klimawandel auswirken, verfolgt das IEKK 
folgende Ziele und Strategien:

5.2.1. Zement/Baustoffe

Mit einem verringerten Klinkeranteil im Zement können die prozessbedingten CO2-Emissionen in der 
Herstellung bis 2020 um 15 % gesenkt werden (ca. - 0,315 Millionen Tonnen CO2). Um die Kohlendio-
xid-Emissionen bei der Zement produktion weiter zu minimieren, werden weltweit verschiedene Me-
thoden erforscht.Inwieweit diese Bemühungen zum Erfolg führen, ist nicht abzuschätzen. Deshalb 

geht das IEKK davon aus, dass eine weitere Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen aus der Zemen-
tindustrie nur durch das Auffangen des CO2 im Produktionsprozess und anschließender Lagerung oder 
Verwertung von Kohlendioxid erreichbar sein wird (z. B. Power-to-Gas, CO2-Bindung im Zement, 
CCS). Über entsprechende Technologien können die Emissionen der Zementindustrie um 50 % re-
duziert werden (-1,05 Millionen Tonnen CO2).

Die Bedeutung von innovativen Verfahren zur weiteren Senkung der CO2-Emissionen wird dadurch 
deutlich, dass ohne solche Verfahren die Zementindustrie im Jahr 2050 nahezu ein Drittel der  
baden-württembergischen Treibhausgasemissionen verursachen würde. So ist hier beispielsweise die 
Entwicklung von „Celitement“ am Karlsruher Institut für Technologie zu nennen. „Celitement“ ist ein 
Zement, dessen Herstellung nicht nur energiesparend und ressourcenschonend ist, sondern darüber 
hinaus bis zu 50 % CO2-Emmissionen einspart. 

Trotz der positiven Entwicklung muss versucht werden, einerseits die Herstellung von Zement mit 
hohen Kohlendioxid-Emissionen weiter zu reduzieren und andererseits den Baustoff dort, wo es geht, 
durch weniger klimarelevante und erneuerbare Stoffe zu ersetzen. Daher soll die Bedeutung von Holz 
als heimischer, nachwachsender Rohstoff für die Bauwirtschaft weiter gefördert werden.

5.2.2. Abfall- und Kreislaufwirtschaft, Abwasserwirtschaft

Ziel unserer Politik ist es, soweit wie möglich Stoff-Kreisläufe zu schließen. Dadurch werden nicht nur 
unsere natürlichen Lebensgrundlagen geschützt, sondern auch wertvolle Rohstoffe für die heimische 
Wirtschaft gesichert. Bereits bei der Entwicklung von Produkten muss es darum gehen, dass für die 
Produktion möglichst wenig primäre Ressourcen verbraucht werden, die Produkte lange halten und sich 
später gut verwerten lassen. Auf absehbare Zeit wird es jedoch weiterhin erhebliche Mengen Abfall geben. 
Möglichst viel soll hiervon in hoher Qualität verwertet werden. Daher setzen wir auf eine Aus weitung und 
weitere Verbesserung der getrennten Abfallsammlung sowie auf eine möglichst hochwertige Verwer-
tung – wo dies nicht möglich ist, geht es uns um eine optimale Nutzung des Energiegehalts des Abfalls.

Die Beseitigung von Abfällen muss auf das erforderliche Maß begrenzt werden, beispielsweise zur Aus-
schleusung von Schadstoffen. Im Bereich der Beseitigung von Restabfällen aus Haushalten setzen wir 
fast ausschließlich auf die thermische Behandlung. Durch die Beendigung der Deponierung von Sied-
lungsabfällen wurde bereits der Weg zu einer drastischen Reduzierung der Methanemissionen einge-
schlagen. Wir gehen davon aus, dass wir bis zum Jahr 2020 die Emissionen gegenüber dem Jahr 1990 
um 90 % reduzieren können.
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In der Abwasserwirtschaft ist ein wichtiges Ziel, die Methanemissionen weiter zu minimieren. Hierzu 
trägt der Anschluss weiterer Gebäude an die Kanalisation bei, um weiteres Methan aus Sickergruben zu 
vermeiden. In mehr Klärwerken als bisher sollen die Faulgase zum Betrieb von Blockheizkraftwer-
ken genutzt werden; wo bereits Blockheizkraftwerke bestehen, soll das Entweichen von Methan in die 
Umwelt durch Modernisierung minimiert werden. 

Die Mitverbrennung von Klärschlamm in Zement- und Kohlekraftwerken in Baden-Württemberg trägt 
in doppelter Hinsicht zum Klima- und Ressourcenschutz bei. Zum einem werden wertvolle Brenn-
stoffe eingespart und zum anderen trägt die Mitverbrennung des als klimaneutral angesehenen Klär-
schlamms auch zur CO2-Reduzierung bei. 

Langfristig sollen die Ressourcen aus dem Abwasser noch besser genutzt werden. Die laufende For-
schung zu neuen Verfahren zur Nährstoffrückgewinnung aus dem Klärschlamm, insbesondere Phosphor, 
halten wir daher für wichtig.

5.2.3. Industrielle Methan-Emissionen 

Die Entwicklung der Methanemissionen aus der Energiewirtschaft hängt maßgeblich von der Ent-
wicklung der Nachfrage nach Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas ab. Unsere Ziele und Strategien zur 
Reduzierung des Verbrauchs dieser fossilen Rohstoffe sind in den Kapiteln Strom, Wärme und Verkehr 
beschrieben. Der Verbrauch von Erdölprodukten und Erdgas verläuft in den Bereichen Verkehr, 
Wärme und Stromerzeugung teilweise gegenläufig und kann schwer prognostiziert werden. Das IEKK 
geht daher vorsorglich davon aus, dass die Methanemissionen aus diesem Bereich insgesamt weitge-
hend stabil bleiben werden.

Bei den Methan-Emissionen aus der chemische Industrie rechnen wir mittelfristig mit einer starken 
Reduktion: Durch die Einbeziehung der chemischen Industrie in den Emissionshandel werden 
verbesserte Abluft-Reinigungssysteme zum Einsatz kommen.

5.3. Was wir im Bund und in Europa bewegen wollen

Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft hängt in hohem Maße von ihrer Fähigkeit zum 
effizienten Umgang mit Ressourcen ab, die in großem Umfang importiert werden müssen. Auch 
deshalb unterstützt Baden-Württemberg die von der Europäischen Kommission im September 2011 
vorgelegten Ziele des „Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa“. Wir setzen uns auf Bundes-

ebene dafür ein, dass der Bund seine ablehnende Haltung gegenüber der EU-Strategie korrigiert und 
endlich konkrete Schritte zur Förderung der Ressourceneffizienz unternimmt.

Auf Bundesebene müssen zudem bessere Rahmenbedingungen für den Einsatz nachwachsender Roh-
stoffe gesetzt werden. Dies gilt insbesondere für den verstärkten Einsatz von Holz und biologischen 
Rohstoffen im Bausektor.

Im Bereich der Abfall- und Kreislaufwirtschaft setzen wir uns dafür ein, dass die vorgesehene Erfassung, 
Sortierung und Verwertung von Wertstoffen (Wertstofftonne anstelle „gelbe Tonne/gelber Sack“) in 
der Verantwortung der Stadt- und Landkreise möglichst rasch erfolgen kann.

Um mittelfristig die bisher nicht reduzierbaren CO2-Emissionen aus der Zementproduktion in den Griff 
zu bekommen, setzen wir uns für Forschungsförderung in diesem Bereich ein. Zudem muss der Bund 
mittelfristig die rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen so verbessern, dass die Emissionen 
so weit wie technisch möglich vermieden werden und unvermeidbare Emissionen genutzt (z. B. zur 
Methanisierung von erneuerbar erzeugtem Wasserstoff) oder sicher eingelagert werden können.

Baden-Württemberg setzt sich beim Bund im Bereich der Technologien zur Abscheidung und dauer-
haften Speicherung von Kohlendioxid (engl.: carbon capture and storage – CCS) dafür ein, diese Technik 
ausschließlich im Bereich der in der Industrie auftretenden Emissionen aus nicht substituierbaren Pro-
zessen zu nutzen. Die Anwendung zur Reduzierung von anrechenbaren Emissionen aus fos siler Energie-
erzeugung, insbesondere aus Kohlekraftwerken, lehnen wir ab. Einer dauerhaften Anwen dung von CCS 
ist zudem aus unserer Sicht die Vermeidung von CO2-Emissionen und das Recycling von CO2 vorzuziehen.

Wir unterstützen die einheitliche Wertstofferfassung und -verwertung in der Verantwortung der Stadt- 
und Landkreise und setzen uns gegenüber dem Bund für eine entsprechende Regelung ein.

5.4. Was wir im Land schaffen wollen

5.4.1. Abfall

Wir wollen die Vorreiterrolle unseres Landes bei der Ressourcenschonung und Ressourceneffizienz wei-
ter ausbauen. Dies gilt insbesondere bei der abfallarmen Produktion, bei der Vermeidung von Abfall 
in den privaten Haushalten („Siedlungsabfälle“) und von Gewerbeabfall. Die Menge der Restabfälle aus 
den privaten Haushalten soll bis 2020 um 5 % gesenkt werden. Dies soll insbesondere durch die bes-
sere Erfassung und Verwertung von Bioabfall, Wertstoffen und Elektro-Altgeräten erfolgen, die 
bisher teilweise im Restabfall entsorgt werden. Dies kann nominell sogar zu einer höheren statistischen 
Abfallmenge führen, nutzt jedoch dem Klimaschutz und der Rohstoffsicherung.

Vermeidungs- und verwertungsorientierte Abfallgebühren sollen hierzu konsequent ausgebaut werden: Wer 
konsequent Abfall vermeidet und trennt, soll weniger bezahlen als Haushalte mit geringer Abfalltrennung.
Anreize zur Vermeidung von Abfällen ergeben sich auch aus der neuen Abfallhierarchie nach dem Kreis lauf-
wirtschaftsgesetz sowie den Bemühungen der Landesregierung um Ressourcenschonung und -effizienz.

Das Umweltministerium Baden-Württemberg veröffentlicht jährlich eine Abfallbilanz, bei der die 
Öffentlichkeit über Art, Menge, Herkunft und Verbleib der angefallenen und entsorgten Abfälle für 
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das vorhergehende Kalenderjahr informiert wird. Auch gibt die Abfallbilanz einen Überblick über die 
Höhe und Entwicklung der Abfallgebühren in den einzelnen Stadt- und Landkreisen. Damit stehen 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern Hintergrundinformationen zur Abfalltrennung, zu Abfallmen gen 
und zu den Gebühren aktuell zur Verfügung.

Beim Bioabfall streben wir eine Erhöhung der getrennt gesammelten Abfälle von derzeit 41 auf 60 Kilo-
gramm pro Kopf und Jahr an. Deshalb sollen alle Stadt- und Landkreise eine getrennte Sammlung 
von Bioabfällen (Biotonne) einführen. Zudem soll der Holz-Anteil im Grünabfall energetisch verwertet 
werden (Steigerung von derzeit 13 % auf 20 %). Hierfür werden wir die entsprechenden Landespläne 
anpassen und Gespräche mit kommunalen Entsorgern suchen.

5.4.2. Abwasser

In den nächsten Jahren soll die Zahl der nicht an eine zentrale Kläranlage angeschlossenen Einwohner 
auf etwa 50.000 reduziert werden. Hierfür werden wir entsprechende Landesmittel bereitstellen. 
Mit Fördergeldern wollen wir außerdem dafür sorgen, dass Klärwerke weniger Energie verbrauchen 

und verstärkt selbst Energie aus dem Abwasser produzieren. Dabei setzen wir auch auf die Moderni-
sierung bestehender Blockheizkraftwerke in Kläranlagen, da diese nicht nur effizienter sind, sondern 
auch weniger Methan in die Umwelt entweicht.

5.4.3. Zement/Baustoffe

Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, die Emissionen aus der Zementproduktion weiter zu senken. 
Ein Beitrag hierzu ist – wo immer bautechnisch und aus lebenszyklischer Sicht sinnvoll, das Bauen mit 
Holz aus heimischen Wälder zu fördern. Entsprechende Anreize und Handlungsinstrumente wollen 
wir ausbauen.

Maßnahmen

M103 Ausgestaltung der Abfallgebühren mit Blick auf die Abfallvermeidung 
Die Abfallgebühren sollen von den Kommunen angepasst werden, um möglichst wirksame An-
reize zur Abfallvermeidung zu setzen.

M104 Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit im Handlungsfeld  
Abfall- und Abwasserwirtschaft 
Durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit wollen wir auf ressourcenschonendes Verhalten im 
Bereich der Abfall- und Abwasserwirtschaft hinwirken.

M105 Prüfung der Öffnungszeiten von Wertstoffhöfen
Das Land wird auf die Träger von Wertstoffhöfen zugehen und um Prüfung und ggf. Verlängerung 
der Öffnungszeiten und eine kontinuierliche Verbesserung der Sammlungsbedingungen insbe-
sondere bei Elektroaltgeräten bitten.

Maßnahmen

M108 Schaffung von Anreizen und Handlungsinstrumenten zur verstärkten Nutzung  
von erneuerbaren und regionalen Ressourcen im Bauwesen 
Energieintensive Baustoffe wie etwa Zement wollen wir in steigendem Umfang durch regionale 
und erneuerbare Baustoffe ersetzen. Im Rahmen unserer Förderprogramme wollen wir gezielt An-
reize für den Einsatz von Holz als Baustoff schaffen. Mit dem verstärkten Einsatz von zu Ersatz-
baustoffen aufgearbeitetem Bauschutt wollen wir mineralische Abbaustätten schonen und Trans-
portwege verkürzen.

Maßnahmen

M106 Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung des Anschlussgrades an eine  
zentrale Abwasserreinigungsanlage
Wir wollen die Anzahl der Sickergruben an privaten Haushalten weiter reduzieren und diese an 
die Kanalisation anschließen.

M107 Förderung von Maßnahmen zur klimafreundlichen Eigenenergieerzeugung  
bei kommunalen Kläranlagen
Wir haben das Ziel, den Energieverbrauch in Klärwerken zu senken und die Energie aus dem 
Abwasser zur Eigenversorgung zu nutzen. Durch modernere KWK-Anlagen soll das Entweichen 
von Methan minimiert werden.
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E 
Der Weg zum IEKK

1. Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Warum eine umfassende Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung?
Mit Umsetzung der postatomaren Energieversorgung, durch die Neuausrichtung der Energiepolitik und 
der gleichzeitigen Notwendigkeit zur Intensivierung des Klimaschutzes sind weitreichende Verände-
rungen in praktisch allen Lebensbereichen verbunden. Die Landesregierung möchte daher dem berech-
tigten Wunsch nach Teilhabe und Mitwirkung der Bevölkerung an zukunftsweisenden Themen wie 
der Energie- und Klimapolitik des Landes eine konkrete Möglichkeit bieten. Die Neuausrichtung der 
Energie- und Klimapolitik kann heute nur gelingen, wenn deren Umsetzung eine breite Zustimmung 
in der Gesellschaft erfährt und vom Engagement aller wesentlichen Akteure begleitet wird. Durch die 
umfassende Beteiligung sollen diejenigen, die von politischen Maßnahmen betroffen sind, ihre Präfe-
renzen und Werturteile, aber auch Sachkunde und Lebenserfahrung einbringen können, um ihnen so 
die Möglichkeit zu geben, Politik konkret mit zu gestalten. 

Letztlich ist die Akzeptanz für die erforderliche Umsetzung der Strategien und Maßnahmen auch von 
denjenigen erforderlich, die deren Wirkung nicht in jedem Einzelfall als positiv empfinden. Vertrauen 
der Bevölkerung in politisches Handeln lässt sich durch Transparenz und Teilhabe erhalten und 
stärken.

Welche Möglichkeiten zur Mitwirkung am IEKK bekamen Bürgerschaft, 
Körperschaften und Verbände eingeräumt?
Wie in der „Verwaltungsvorschrift Regelungen“ (27. Juli 2010) vorgesehen, gab es zum IEKK ein 
formelles Anhörungsverfahren der gesellschaftlichen Gruppen, nachdem der innerhalb der Landes regierung 
abgestimmte IEKK-Entwurf vorgelegt worden war. 

Der rechtliche Rahmen lässt Spielraum für eine zusätzliche und informelle Mitwirkung der Öffent-
lichkeit. Diesen Spielraum hat die Landesregierung angesichts der Bedeutung der Energie- und Kli-
mapolitik mit der „Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung zum IEKK (BEKO)“ genutzt. Sie fand zeitlich 
vor dem formellen Anhörungsverfahren statt, ohne dadurch den Entscheidungsprozess zu verlangsamen.

Die im Rahmen der Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung zum IEKK mitwirkenden Bürgerinnen 
und Bürger, Vertreterinnen und Vertreter organisierter Körperschaften, Verbände und Interessens-
gruppen erhielten die Möglichkeit, Empfehlungen an die Landesregierung zu formulieren. Diese Emp-
fehlungen konnten z. B. Zustimmung, Ablehnung oder Modifikationen von bereits im IEKK-Arbeits-
entwurf vorgeschlagenen Maßnahmen enthalten wie Vorschläge nach zusätzlichen Maßnahmen oder 
auch allgemeine Ausführungen. 

Wie lief die Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung ab?
Auf Basis des vorgelegten IEKK-Arbeitsentwurfs erhielten Bürgerinnen und Bürger sowie Verteterinnen 
und Vertreter gesellschaftlicher Gruppen die Gelegenheit zur Diskussion, Kommentierung und Mo-
difikation der vorgeschlagenen Strategien und Maßnahmen. Rund 130 Bürgerinnen und Bürger, die  
jeweils nach dem Zufallsprinzip aus den vier Regierungsbezirken ausgewählt wurden, diskutierten 
an insgesamt vier runden Tischen über die Sektoren „Stromversorgung“ (RP Karlsruhe), „Private 
Haushalte“ (RP Freiburg, RP Tübingen) und „Verkehr“ (RP Stuttgart). Außerdem konnten sich die 
Bürgerinnen und Bürger, die nicht an den runden Tischen teilnahmen, online auf der BEKO-Platt-
form im Internet beteiligen. Deren Ergebnisse fanden ebenfalls Eingang in die runden Tische. Zusätz-
lich wurde ein fünfter runder Tisch per Losverfahren mit rund 50 Bürgerinnen und Bürgern gebildet, 
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Um das Ergebnis der Einzelprüfungen aller BEKO-Empfehlungen transparent, übersichtlich und für 
die Leserinnen und Leser möglichst nachvollziehbar zu machen, hat sich die Projektleitung entschlossen 
fünf Prüfkategorien (F 1 bis F 5) einzuführen, die als Abkürzung für folgende Prüfergebisse stehen:

•  F 1: „Die Empfehlung wird oder wird teilweise im fortzuentwickelnden IEKK-Entwurf 
berücksichtigt.“

•  F 2: „Empfehlung ist oder ist teilweise bereits im IEKK-Arbeitsentwurf enthalten.“
•  F 3: „Die Empfehlung muss noch weiter geprüft werden. Über eine Berücksichtigung der 

Empfehlung im IEKK-Entwurf kann erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.“
•  F 4: „Die Empfehlung kann bei der späteren Umsetzung der betreffenden IEKK-Maßnahme 

berücksichtigt werden.“
•  F 5: Empfehlung kann nicht berücksichtigt werden, weil

a)  … die Empfehlung nicht nachvollzogen werden kann bzw. deren Absicht nicht 
erkannt wurde.

b)  … die Empfehlung zwar nachvollziehbar bzw. deren Absicht erkennbar ist, aber der 
geschätzte Prüfaufwand, u. a. aufgrund der Komplexität der Empfehlung, zu hoch ist.

c)  … der erwartete Nutzen (Vorteil, Ertrag, …) durch eine Umsetzung der Empfehlung 
nicht im angemessenen Verhältnis zum Aufwand steht.

d)  … rechtliche Erwägungen gegen eine Berücksichtigung der Empfehlung sprechen. 
Nach Möglichkeit wurden hier zusätzlich Hinweise auf die betreffenden „rechtlichen 
Erwägungen“ gegeben.

e)  … technische Sachverhalte oder Überlegungen gegen eine Berücksichtigung  
der Empfehlung sprechen.

f)  … finanzielle Mittel zur Berücksichtigung der Empfehlung nicht vorliegen oder nicht 
bereitgestellt werden können.

g)  … die abgeschätzte Belastung einzelner Gruppen infolge der Berücksichtigung  
der Empfehlung als unzumutbar beurteilt wird.

h)  … vorhandene Festlegungen der Landesregierung eine Berücksichtigung  
der Empfehlung nicht zulassen.

i) … weitere Begründungen wurden im Einzelfall angeführt.

der aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Online-Partizipation bestand. Zeitlich weitgehend par-
allel mit den Bürgertischen fanden die Sitzungen der runden Tische mit den Vertretern der gesellschaftli-
chen Gruppen statt. Sie diskutierten die Themen „Stromversorgung“, „Private Haushalte“, „Industrie“, 
„Gewerbe, Handel, Dienstleistungen“, „Verkehr“, „Öffentliche Hand“ sowie „Land- und Forstwirtschaft, 
Landnutzung“. Thematische Überschneidungen der Arbeitsergebnisse wurden in je einer gemeinsa-
men „Reflexionssitzung“ mit den jeweiligen Vertretern der Tische erörtert. In diesen Sitzungen wurde der 
Versuch unternommen, Inkonsistenzen oder Zielkonflikte zu bearbeiten. 

Um ein von allen getragenes Ergebnis zu erreichen, wurde abschließend eine zweite Reflexionssitzung 
mit den Vertretern aller Tische durchgeführt und das Ergebnis der Landesregierung in einer öffentli-
chen Veranstaltung übergeben.

Wo lag der Unterschied zwischen dem im Rahmen der Bürger- und Öffentlichkeits-
beteiligung (BEKO) vorgelegten IEKK-Arbeitsentwurf und dem angestrebten IEKK?
Die Landesregierung hat durch die Fachabteilungen in verschiedenen Ministerien und unter Zuhilfe-
nahme externen Sachverstands eine Reihe von Zielen, Strategien und Maßnahmen zum Schutz des 
Klimas und den notwendigen Umbau der Energieversorgung in einem IEKK-Arbeitsentwurf zusammen-
getragen. Der IEKK-Arbeitsentwurf war ein „erster Aufschlag“, der frühzeitig – nämlich deutlich vor 
einem formalen Beschluss durch den Ministerrat – in die gesellschaftliche Diskussion gegeben wurde. 
Der IEKK-Arbeitsentwurf war bewusst nicht „ausdiskutiert“, sondern offen für Ergänzungen, Ände-
rungen oder Fortentwicklungen. Um eine ergebnisoffene Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern 
sowie den betroffenen gesellschaftlichen Gruppen im Land zu führen, sind die im IEKK-Arbeitsentwurf 
vorgeschlagenen Maßnahmen und Instrumente innerhalb der Landesregierung nicht final abgestimmt 
oder gar festgelegt gewesen. Die Landesregierung hat sich dafür entschieden, frühzeitig die Diskussi-
on mit der Öffentlichkeit zu suchen und eine umfassende Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchzuführen. Der vorgelegte IEKK-Arbeitsentwurf versteht sich als Diskussions grundlage und stellte 
den bestmöglichen Kompromiß aus „so früh wie möglich“ einerseits und „so konkret wie möglich“ 
andererseits, dar.

Wie ist die Landesregierung mit den Ergebnissen der Bürger- und Öffentlichkeits-
beteiligung umgegangen?
Die Landesregierung ist bei der Entwicklung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts neue 
Wege gegangen und hat dazu in einem hinsichtlich seiner Breite bisher einmaligen Verfahren die Bürger-
schaft, die organisierten Verbände und Interessensgruppen in Baden-Württemberg beteiligt. In einem 
ergebnisoffenen und umfassenden Prozess wurden unerwartet viele Empfehlungen erarbeitet und der 
Landesregierung übergeben. Sie garantierte jedoch nicht, die Empfehlungen zu übernehmen.

Die Einschätzung von Minister Franz Untersteller, nach der die Neuausrichtung der Energie- und 
Klimapolitik „kein kurzer Spaziergang“ sein würde, wurde durch das Ergebnis der BEKO bestätigt. 
Denn nach engagiertem Arbeiten der rund 300 teilnehmenden Personen und der überraschend hohen 
Zahl von 1082 übergebenen Empfehlungen, folgte eine gründliche und aufwändige Prüfung 
durch die betroffenen Ressorts bzw. Abteilungen. An der Prüfung haben fünf Ministerien (Ministerium 
für Finanzen und Wirtschaft, Innenministerium, Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz, Ministerium für Verkehr und Infrastruktur, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft) 
mitgewirkt. Das Ergebnis dieser Prüfung ist in einem separaten 400-seitigen Dokument ausgewiesen.
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2. Wirkungsuntersuchung des IEKK
Von einigen der an der BEKO teilnehmenden Verbände wurde eine Wirkungsabschätzung des IEKK 
gewünscht. Das bei der Erarbeitung des IEKK federführende Umweltministerium ist dieser Anre-
gung gefolgt und hat eine solche Untersuchung beim gemeinnützigen HIR (Hamburg Institut Research 
gGmbH) beauftragt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit handelt es sich bei dieser Untersuchung um 
eine Analyse der vorhandenen Literatur und einer anschließenden Bezugnahme auf die Maßnahmen 
des IEKK. Die Schwerpunkte wurden auf die Handlungsbereiche Strom, Wärme und zum Teil auf den 
Verkehr gelegt, da sich auf diese drei Bereiche fast alle Diskussionsbeiträge der BEKO bezogen hatten. 
Die Bewertung der Maßnahmen orientiert sich an den jeweiligen Zielen des IEKK (Kap. 4). Das The-
ma Kostensicherheit wird anhand der Aspekte der Strompreise und Netzentgelte erörtert und ausge-
führt, wie sich erneuerbare Energien langfristig auf die Gestehungskosten auswirken und welche 
Möglichkeiten zur Kostendämpfung gesehen werden.

Abschließend wird die Wirkungsweise der Maßnahmen diskutiert (Kap. 5). Hierzu werden Gruppen 
wirkungsähnlicher Maßnahmen (10 Kategorien) gebildet und nach deren Abhängigkeit wie Umsetzungs-
voraussetzung für eine andere Maßnahme oder hinsichtlich Widersprüchen zwischen den Maßnahmen 
bewertet. Schließlich wird beurteilt, wie wichtig die jeweilige Maßnahme für das Erreichen der Ziele ist 
und wie einfach sie umzusetzen ist („Schlüsselmaßnahmen“).

3. Anhörung
Rund 150 Verbände, Interessensvertretungen und Organisationen im Land wurde vom 17. Januar bis 
28. Februar 2014 die Gelegenheit gegeben, zum IEKK-Entwurf (Fassung 7) Stellungnahmen abzuge-
ben. Alle wesentlichen Aussagen und Kommentare wurden nach ihrem Bezug auf die Kapitel bzw. 
auf die Strategie- und Maßnahmenvorschläge des IEKK-Entwurfs sortiert und an die zuständigen 
Ressorts bzw. Abteilungen weitergeleitet. Mit Blick auf eine mögliche Berücksichtigung bei der Fortent-
wicklung des IEKK-Entwurfs wurden die Hinweise dann von den zuständigen Ressorts kommen-
tiert und bewertet. Ein großer Teil der Rückmeldungen äußerte sich sowohl positiv zum Ansatz und 
Inhalt des IEKK, als auch zur partizipativen Vorgehensweise. Die berücksichtigten Rückmeldungen 
sind in den IEKK-Entwurf eingeflossen.

4. Strategische Umweltprüfung (SUP) des IEKK
Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wurde eine strategische Umwelt-
prüfung (SUP) des IEKK durchgeführt. Dazu wurde u. a. ein Umweltbericht zum IEKK erstellt und unter 
Beteiligung der betroffenen Behörden und der Öffentlichkeit vom 17. Dezember 2013 bis 14. März 2014 
abgeschlossen.

Wie wurden die Prüfergebnisse bei der Fortentwicklung des IEKK verwendet?
Die Landesregierung hat alle Vorschläge insbesondere im Hinblick auf ihre Machbarkeit, Wirksamkeit, 
Finanzierbarkeit durch öffentliche Haushalte sowie auf ihre Kostenbelastung für Private und die Wirt-
schaft geprüft. Die Umsetzung des IEKK muss sich in die verfassungsrechtlich notwendige Konso lidie rungs-
linie der öffentlichen Haushalte einfügen und den Anforderungen einer nachhaltigen Finanz politik gerecht 
werden. Die Entscheidung über die finanziellen Ressourcen bleibt dem Haushaltsgesetz geber vorbe-
halten. Daher wurde den BEKO-Beteiligten auch empfohlen, diese Aspekte bei der For mulierung ihrer 
Empfehlungen angemessen zu berücksichtigen und sich grundsätzlich vom Prinzip „Freiwilligkeit vor 
Zwang“ leiten zu lassen. Maßnahmen, die bei bestimmten Gruppen Lasten verursachen, sollten grund-
sätzlich für diese auch zumutbar sein. Vorschläge zu Lasten Dritter sollten möglichst vermieden werden. 
Das IEKK ist technologieoffen. Eine Technologieoffenheit bei der Formulierung der Empfehlungen 
sollte daher ebenso angestrebt werden.

Während der Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung zum IEKK waren zeitgleich auch andere Ar-
beitsgruppen – beispielsweise interministerielle Arbeitsgruppen oder Fachgremien des Landes – zu 
Themen, die im IEKK angesprochen werden, tätig. Deren Ergebnisse wie auch die Beratungen des 
Beirats der Landesregierung für nachhaltige Entwicklung fanden und finden ebenfalls in den weite-
ren Diskussions- und Entscheidungsprozess zum IEKK Eingang.

Sofern eine Empfehlung mit dem Prüfergebnis „F 1“ bewertet werden konnte, wurde der Arbeitsent-
wurf des IEEK entsprechend geänderte. Diese Änderung konnte die Formulierung einer neuen Maß-
nahme, eine Änderung bzw. Ergänzung einer Maßnahmenformulierung oder im Textteil des IEKK- 
Arbeitsentwurfs sein. Alle Änderungen, die sich aufgrund der Prüfung aller BEKO-Empfehlungen 
ergaben, wurden in roter Schrift im IEKK-Entwurf gekennzeichnet.

Neben diesen wurden im IEKK-Entwurf auch Änderungen in blauer Schrift aufgenommen, die sich 
aufgrund technischer und politischer Weiterentwicklungen ergeben hatten. Nach Berücksichtigung 
der BEKO-Empfehlungen und der Anpassung an die zwischenzeitlich erlangten Erkenntnisse stellte 
der IEKK-Entwurf somit den fortentwickelten Stand der Neuausrichtung der Energie- und Klimapo-
litik dar.

Weitere Auskunft zum IEKK und zur Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung
Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg steht für Auskünfte 
zur Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung zum IEKK zur Verfügung. 

Ansprechpartner R. Carius, Tel.: 0711 126-2584, E-Mail: rainer.carius@um.bwl.de

Ansprechpartner für bürgerschaftliches Engagement im Energiebereich: 
In Baden-Württemberg engagieren sich viele Bürgerinnen und Bürger in Energiegenossenschaften, 
Solarvereinen, Agenda-Energie-Arbeitskreisen, Umweltverbänden oder Kirchengruppen für den Klima-
schutz und die Energiewende. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist das Thema Bürgerenergieanlagen. Diese 
Initiativen werden landesweit über das Agenda-Büro der LUBW im „Landesnetzwerk Ehrenamtlicher 
Energie-Initiativen – LEE“ informiert und vernetzt. Für Energiegenossenschaften finden dabei in Zu-
sammenarbeit mit dem baden-württembergischen Genossenschaftsverband bwgv regelmäßige Ange-
bote zum Erfahrungsaustausch statt. Die Veranstaltungen zur Vernetzung und Qualifizierung werden 
landesweit und regional angeboten, oft in Zusammenarbeit mit den regionalen Energieagenturen. Diese 
Aktivitäten wollen wir fortführen und weiter ausbauen.
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F 
Die Umsetzung

1. Rolle der Regionen
Die Regionalverbände sind zentrale Akteure der Raumplanung und haben als Plangeber einen integra-
tiven, überörtlichen und überfachlichen Planungsauftrag zur Ordnung, Sicherung und Entwicklung des 
Raumes. Dies trifft insbesondere auch bei der Gestaltung der Energiewende zu, die eine Dezentrali-
sierung und Regionalisierung von Energieerzeugung und -verteilung mit sich bringt.

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes vom 23. Juli 2013 (GBl. 2013, 
S. 229) wurden auch Änderungen im Landesplanungsgesetz vorgenommen, welche die Umsetzung 
der Energie- und Klimaschutzziele durch die Regionalplanung betreffen. 

Neben einer ergänzenden Berücksichtigung der Vorgaben des Klimaschutzgesetzes bei der Umsetzung 
der Grundsätze der Raumordnung wurde die ausdrückliche Benennung klimarelevanter Festlegungen 
in § 11 Abs. 3 LplG erweitert sowie ein qualifiziertes Begründungserfordernis zu diesen Festlegungen 
vorgegeben. Demnach sollen die klimaschutzbezogenen Festlegungen nach § 11 Abs. 3 Satz 2 Nr. 11 
und 12 LplG anhand konzeptioneller Überlegungen unter Berücksichtigung der regionalen Potenziale 
für die Nutzung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz bergründet werden. Die klima- und energie-
politischen Ziele des Landes sollen auf regionaler Ebene konkretisiert werden.

Bei den Regionalplanfortschreibungen zur Windkraft geht es im Kern um eine Gegenüberstellung von 
Potenzial-, Tabu-, Restriktions- und verbleibenden Vorrangflächen sowie um ein Planungskonzept im 
Verhältnis zu den kommunalen Planungen.

Soweit das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) sowie die künftige Anpassungsstrategie 
Baden-Württemberg (§ 4 Abs. 2 KSG BW) raumbedeutsame Festlegungen enthalten, sind diese eben-
falls in der Regionalplanung zu berücksichtigen.

2. Rolle der Kommunen
Für die erfolgreiche Umsetzung des IEKK setzen wir auf eine intensive Einbeziehung der kommunalen 
Ebene. Städte, Gemeinden und Landkreise üben schon seit langem vielfach die Vorbildfunktion der 
öffentlichen Hand beim Klimaschutz aus, die nunmehr auch im Klimaschutzgesetz des Landes fest-
geschrieben ist.

Ihre Sachnähe und Steuerungsmöglichkeiten vor Ort sind entscheidend für einen erfolgreichen Klima-
schutz. Bei der Umsetzung von Maßnahmen können die Kommunen auf vielfältige Weise aktiv wer den. 
Durch Kooperationen mit regionalen Energieversorgungsunternehmen oder dank eigener Stadtwerke 
können klimapolitische Maßnahmen im Bereich der Energieversorgung direkt umgesetzt werden. 

Städte und Gemeinden besitzen im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung umfangreiche Hand-
lungsspielräume in den Bereichen Planen und Bauen. Bei der Ausschöpfung dieser Spielräume im 
kommunalen Planungsrecht wollen wir die Kommunen unterstützen – insbesondere die kleineren 
Gemeinden und Städte mit bis zu 20.000 Einwohnern. Hierzu werden wir individuelle Beratungsan-
gebote von externen Sachverständigen sowie Workshops zum Erfahrungsaustausch für inte ressierte 
Kommunen anbieten bzw. die Nutzung solcher Angebote fördern. Dies wird ergänzt durch aktuelles 
Informationsmaterial für die Kommunen sowie Mustertexte und Arbeitshilfen für ökologische Anforde-
rungskataloge und städtebauliche Verträge.

Wir unterstützen die 

Kommunen bei der 

Ausschöpfung ihrer 

Handlungsspielräume 

im Planungsrecht.

DIE UMSETZUNGF
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Das Beratungsangebot der regionalen Energieagenturen vor Ort wollen wir ausweiten. Derzeit gibt es 
in den 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg 33 regionale Energieagenturen (Stand 
April 2012). Die Agenturen unterstützen die kommunalen Träger bei der Umsetzung lokaler, regionaler 
und landesweiter Klimaschutzpolitik und tragen dazu bei die gesetzten Ziele zu erreichen. Sie be-
raten Kommunen, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger zu den Themen Energieeffizienz, erneuer-
bare Energie, Energiesparen und Klimaschutz. Die kostenlose, unabhängige Energieberatung der Be-
völkerung – die größtenteils durch Energieagenturen geleistet wird – ist ein wichtiger Beitrag der 
Energieagenturen zur Umsetzung klimaschützender Maßnahmen. Die Landesregierung stellt durch 
Fortführung der Gründungsfinanzierung in Höhe von einmalig 100.000 Euro im Förderprogramm 
Klimaschutz-Plus sicher, dass alle 44 Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs vom Einzugsbe-
reich einer regionalen Energieagentur erfasst sind. Außerdem entwickelt die KEA im Auftrag des 
Landes anhand von Best- Practice-Beispielen bestehender Energieagenturen Empfehlungen zur lang-
fristigen Finanzierung der Energieagenturen durch ihre jeweiligen Träger.

Zur Umsetzung kommunaler Klimaschutzmaßnahmen werden wir die bestehenden Förderangebote 
des Landes weiterführen und fortentwickeln. Das Förderprogramm Klimaschutz-Plus wird in Baden- 
Württemberg seit 2002 jährlich aufgelegt. Die Mittel stammen größtenteils aus dem Kommunalen 
Investitionsfonds (KIF). Die Förderung im CO2-Minderungsprogramm orientiert sich konsequent an 
der vermiedenen Tonne CO2. Der Weg zur Zielerreichung steht den Antragsstellern offen und lässt 
somit viel Raum für innovative und maßgeschneiderte Ideen. Zum Beratungsprogramm gehört auch die 
Gründung von neuen, kreisweit tätigen regionalen Energieagenturen. Die Aufnahme neuer Fördertat-
bestände im Bereich der Beratung, gerade für kleinere Kommunen, wird geprüft. Das Programmvolumen 
beträgt für das Haushaltsjahr 2012 ca. 9 Mio. Euro und soll mittelfristig auf diesem Niveau verstetigt werden.

Mit dem Wettbewerb „Klimaneutrale Kommune“ fördert das Land seit 2010 Modellprojekte in Kommu-
nen, die sich im Bereich des kommunalen Klimaschutzes besonders engagieren. Für die Umsetzung 
klimaschützender Maßnahmen erhielten Kommunen in den Jahren 2012 und 2013 insgesamt etwa  
2,4 Millionen Euro. Ziel ist es, anhand guter Beispiele sichtbar zu machen, wie auch ambitionierte 
Maßnahmen des kommunalen Klimaschutzes in der Praxis umgesetzt werden können. Die Umsetzung 
lassen wir wissenschaftlich begleiten und auswerten. Die Erkenntnisse werden aufbereitet und allen 
Kommunen zur Verfügung gestellt, die ähnliche Projekte angehen wollen.

Einen wichtigen Punkt sieht die Landesregierung auch in der Unterstützung der Kommunen bei der 
Erstellung und Fortschreibung kommunaler und regionaler Energie- und Klimaschutzkonzepte. Damit 
werden strategische Grundlagen und Planungshilfen entwickelt, um den lokalen Gestaltungsspielraum 
im Sinne einer klimagerechten Stadtentwicklung und Raumplanung effizient nutzen zu können.

Die Landesregierung wird daher den Kommunen die bestehenden Angebote transparent machen und 
sie bei der Erstellung von Energie- und Klimaschutzkonzepten unterstützen. Dazu prüfen wir die Ein-
richtung eines benutzerfreundlichen Internetportals, das über bestehende Initiativen, Programme und 
Fördermöglichkeiten informiert. Aus Mitteln des Landeshaushalts werden in Zusammenarbeit mit der 
KEA weitere geeignete Maßnahmen und Bausteine für kommunale Energie- und Klimaschutzmaß-
nahmen entwickelt. Daneben veranstaltet das Land Workshops und Schulungen für Mitarbeiter von 
Kommunalverwaltungen und ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, um sie für kommunale 
Klimaschutzkonzepte zu sensibilisieren.

Die Basis für lokale Energie- und Klimaschutzkonzepte liefert eine spezifische Energie- und CO2-Bilan-
zierung der entsprechenden Kommune. Daraus lassen sich Maßnahmen entwickeln und mittels fort-
schreibbarer Bilanz die Umsetzung der Maßnahmen sowie deren Auswirkung auf die Energieverwendung 
und den CO2-Ausstoß der Kommune nachvollziehen. Derzeit gibt es weder auf Bundes- noch auf 
Landesebene ein standardisiertes System kommunaler Energie- und CO2-Bilanzierung. Aufgrund feh-
lender lokaler Basisdaten und der Verwendung unterschiedlicher Bilanzierungsmethoden können vor-
handene Bilanzen oft nicht miteinander verglichen werden.

Als Alternative zu lizenzpflichtigen Bilanzierungstools externer Anbieter stellt das Land daher allen 
Kommunen ein leicht zu bedienendes Werkzeug auf Basis gängiger EDV-Programme zur Verfügung. 
Eine Pilotphase mit ausgewählten Kommunen wurde im Laufe des Jahres 2012 erfolgreich abgeschlos-
sen. Das erprobte und praxis taugliche Werkzeug zur CO2-Bilanzierung steht allen Kommunen in Ba-
den-Württemberg auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. 

Wo Kommunen nicht selbst über die notwendige Personalausstattung bzw. das Fachwissen verfügen, 
um das vom Land bereitgestellte Bilanzierungswerkzeug anzuwenden, wird sich das Land an den Kosten 
für einen geeigneten Dienstleister, etwa eine regionale Energie agentur beteiligen. Das Land gewährleis-
tet, dass alle regionalen Energie agenturen über das notwendige Fachwissen verfügen.

Wir fördern die Erstel-

lung lokaler Energie- und 

Klimaschutzkonzepte.

Wir stellen ein Bilan-

zierungswerkzeug für 

Energie- und CO2-Bilan-

zen zur Verfügung.

Wir bauen das Angebot 

an regionalen Energie-

agenturen aus.

Die Umsetzung von 

Maßnahmen wird auch 

finanziell unterstützt.

Mit dem Wettbewerb 

„klimaneutrale Kommune“ 

werden Modellvorhaben 

gefördert.
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Im Bereich des kommunalen Klimaschutzes wird das Umweltministerium künftig solche Kommu-
nen bevorzugt fördern, die über langfristig angelegte Strategien im Umgang mit Klimaschutz und 
Energie verfügen. Solche Strategien gibt es bereits in vielen Kommunen etwa in Form integrierter 
Klimaschutzkonzepte oder durch die Teilnahme am european energy award©. 

Die Umsetzung von kommunalen Klimaschutzkonzepten wird gezielt gefördert. Die Landesregierung 
setzt dafür in der nächsten Förderperiode 2014 bis 2020 Mittel aus dem Europäischen Fonds für regio nale 
Entwicklung (EFRE) ein, die durch eigene Landesmittel ergänzt werden. Damit könnten wir gerade 
längerfristig angelegte Projekte besser fördern und zusätzliche Mittel für den kommunalen Klima-
schutz sichern.

Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist uns auch beim kommunalen Klimaschutz wichtig. 
Zahlreiche Beispiele im Land zeigen, dass dabei unterschiedliche Methoden erfolgreich angewendet 
werden können. Auch bürgerschaftliche Klimaschutz-Arbeitskreise und Energiegenossenschaften 
arbeiten eng mit Kommunen zusammen. Die vielfältigen Formen von Bürgermitwirkung unterstützen 
wir durch Informationen, Publikationen, Veranstaltungen und andere Fördermaßnahmen. Damit wollen 
wir dazu beitragen, dass sich gute Beispiele verbreiten und angewendet werden.

3. Monitoring
Die Umsetzung der im IEKK formulierten Strategie und Maßnahmen zur Erreichung der energie- und 
klimapolitischen Ziele der Landesregierung wird durch ein Monitoring in regelmäßigen Abständen 
überprüft. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Möglichkeit zum Nachsteuern einzelner Maß-
nahmen rechtzeitig erkannt und genutzt wird. Das Monitoring bildet außerdem die Grundlage für die 
Kommunikation des Umsetzungsstandes des IEKK mit der Öffentlichkeit.

Grundlage des Monitoring wird § 9 des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg sein. Das Klima-
schutzgesetz Baden-Württemberg sieht hierzu ein Monitoring vor, welches die Wirkungsbeiträge 
und Wechselwirkungen mit Klimaschutzmaßnah men des Bundes und der Europäischen Union be-
rücksichtigt. Das IEKK soll alle fünf Jahre auf Basis von quantitativen und qualitativen Erhebungen 
überprüft und auf dessen Grundlage mithilfe von Monitoringberichten fortgeschrieben werden.

Jährliche Kurzberichte werden die Entwicklung der Treibhausgasemissionen aus Baden-Württemberg 
unter Berücksichtigung der Minderungswirkungen durch den europaweiten Emissionshandel sowie 
die Entwicklung der energiewirtschaftlichen und energiepolitischen Rahmenbedingungen beschreiben 
und bewerten.

Alle drei Jahre werden die o. g. Kurzberichte zusammengefasst und um einen Bericht zum Umsetzungs-
stand wichtiger Ziele und Maßnahmen ergänzt sowie Vorschläge zur Weiterentwicklung des IEKK 
formuliert. Die Erstellung der Monitoringberichte obliegt den für die Umsetzung der jeweiligen Maß-
nahmen und Strategien zuständigen Ministerien. Sie legen auf Basis einer einheitlichen Struktur ihre 
Berichte der Stabsstelle für Klimaschutz beim Umweltministerium vor.

Die finanzielle Förderung 

von Modellvorhaben soll 

verstetigt werden.

Vorausgegangene Arbeiten haben gezeigt, dass maßnahmenspezifische Beiträge zur Erreichung der 
energie- und klimapolitischen Ziele nur für wenige Maßnahmen eindeutig ausgewiesen werden können. 
Auch leisten manche Maßnahmen z. B. selbst keinen direkten Eigenbeitrag zur THG-Einsparung, 
sondern weisen entweder einen flankierenden Charakter auf oder sind aufgrund ihrer Wirkung zur 
Weichenstellung oder ihres Mobilisierungspotenzial dennoch von Bedeutung. Andere Maßnahmen 
wiederum sind eher aus energiepolitischer und weniger aus klimapolitischer Zielen erforderlich oder 
umgekehrt. Dieser und anderer Herausforderungen – wie beispielsweise dem unterschiedlichen zeit-
lichen Eintreten der Maßnahmenwirkungen – wird sich das Monitoring auf praktikable Weise stellen 
müssen.

Auch sollen sich die notwendigen Daten im Laufe der Umsetzung mit zumutbarem Aufwand erheben 
lassen oder auf Daten des Statistischen Landesamtes oder im Rahmen anderer Berichtspflichten ge-
sammelte Daten zurückgegriffen werden können. Das genaue Prozedere beim Monitoring einschließlich 
einer einheitlichen Datenerhebung sowie das Berichtsformat sollen nach Verabschiedung des IEKK mit 
den betroffenen Ressorts erörtert und vereinbart werden.
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G
Anhang

1.  Übersicht der Maßnahmen mit besonderer 
Relevanz für Sektoren

1.1. Sektor „Stromversorgung“

SEITE M.-NR.

S. 42 M 1 Atomausstieg konsequent vollziehen

S. 42 M 2 Ausreichende Stromerzeugungskapazitäten im Land schaffen

S. 49 M 3 Neutrale und unabhängige Energieberatung für Haushalte im Stromsektor ausbauen

S. 49 M 5 Einführung verbraucherfreundlicher Stromrechnungen

S. 54 M 19 Landeskonzept Kraft-Wärme-Kopplung

S. 55 M 20 Landesweite Potenzialanalyse zum Ausbau der erneuerbaren Energien

S. 55 M 21 Unterstützung von Bürgerenergieanlagen

S. 57 M 23 Bereitstellung landeseigener Grundstücke für Windenergieanlagen

S. 57 M 24 Forschung zu Windenergieanlagen

S. 57 M 25 Windenergie-Dialog

S. 57 M 26 Informationen und Handreichungen zur Windenergie

S. 58 M 27 Photovoltaik auf Landesgebäuden

S. 59 M 28 Modellprojekte Hybrid-Kraftwerke

S. 60 M 29 Förderprogramm „Kleine Wasserkraftanlagen“

S. 62 M 30 Energetische Nutzung von Bio- und Grünabfall

S. 62 M 31 Stromerzeugung aus biogenen Feststoffen im Leistungsbereich kleiner 500 Kilowatt

S. 62 M 32 Logistik-Konzepte für Landschaftspflegematerial

S. 62 M 33 Demonstrationsprojekte zu Biogasanlagen mit Reststoffen

S. 65 M 34 Entwicklung von Energiespeichertechnologien

S. 66 M 35 Demand-Side-Management (Lastmanagement)

S. 71 M 36 Plattform „Smart Grids Baden-Württemberg“

S. 71 M 37 Vom Smart Meter zum Smart Home

S. 130 M 101 Erschließung von geeigneten Waldflächen für Windenergiezwecke

S. 130 M 102 Vermarktung von Windenergiestandorten im Staatswald

S. 137 M 107 Förderung von Maßnahmen zur klimafreundlichen Eigenenergieerzeugung  
bei kommunalen Kläranlagen

SEITE M.-NR.

S. 49 M 3 Neutrale und unabhängige Energieberatung für Haushalte im Stromsektor ausbauen

S. 49 M 4 Verbesserung der Marktüberwachung von Produkten

S. 49 M 5 Einführung verbraucherfreundlicher Stromrechnungen

S. 50 M 6 Heizungspumpen-Austauschaktion

S. 55 M 21 Unterstützung von Bürgerenergieanlagen

S. 71 M 37 Vom Smart Meter zum Smart Home

S. 76 M 38 Energieberatung im Wärmebereich ausbauen

1.2. Sektor „Private Haushalte“

ANHANGG
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SEITE M.-NR.

S. 76 M 39 Beratungsoffensive „Sanierungsfahrplan“

S. 77 M 40 Zielerreichung mit Indikatoren prüfen

S. 77 M 41 Landesförderung für Energetische Gebäudesanierung

S. 77 M 42 Quartiersbezogene Lösungen voran bringen

S. 77 M 43 Rechtsetzung, effizienter Vollzug

S. 79 M 46 Austausch von Elektrospeicherheizungen

S. 80 M 48 Weiterentwicklung des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes

S. 81 M 49 Wärmenutzung bei bestehenden Biogasanlagen und Kraftwerken

S. 81 M 50 Wärmenutzung bei Bioenergiedörfern

S. 83 M 51 Unterstützung der Beratung zu Solarthermie auf Wohn- und Gewerbegebäuden

S. 83 M 54 Solare Wärmenetze mit saisonaler Speicherung

S. 85 M 55 Beratung zu erdgekoppelten Wärmepumpen

S. 85 M 56 Qualitätssicherung bei Wärmepumpensystemen

S. 85 M 58 Landes-Förderprogramm Geothermische Wärmenetze

S. 90 M 61 Unterstützung lokaler und regionaler Wärmekonzepte

S. 90 M 62 Erstellung von Wärme- und Kälteplänen

S. 90 M 63 Festsetzungen zur städtebaulichen Umsetzung von Wärmekonzepten

S. 136 M 103 Ausgestaltung der Abfallgebühren mit Blick auf die Abfallvermeidung

S. 136 M 104 Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit im Handlungsfeld Abfall- und  
Abwasserwirtschaft

S. 137 M 106 Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung des Anschlussgrades an eine zentrale 
Abwasserreinigungsanlage

SEITE M.-NR.

S. 85 M 57 Leitfaden Tiefe Geothermie

S. 85 M 58 Landes-Förderprogramm Geothermische Wärmenetze

S. 88 M 59 Potenzial-Analysen für Industrie-Abwärme

S. 88 M 60 Marktmodell zur Einspeisung von Abwärme in Wärmenetze

S. 91 M 64 Reduzierung von Wärmeenergie in Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen

SEITE M.-NR.

S. 50 M 6 Heizungspumpen-Austauschaktion

S. 51 M 9 Energieberatung für Unternehmen

S. 51 M 10 Energieeffizienz in Gesundheitseinrichtungen

S. 51 M 11 Moderierte lokale/regionale Energieeffizienznetzwerke

S. 52 M 12 Bewusstseinsbildung zum Thema Energieeffizienz

S. 52 M 13 Energieeffizienztische

S. 52 M 14 Energiemanagementsysteme für Unternehmen

S. 52 M 15 Informationskampagne „Green Office“

S. 52 M 16 Effizienzfinanzierung Mittelstand

S. 53 M 17 Contracting-Offensive

S. 53 M 18 Pilotprojekte Energieeffiziente Gewerbegebiete

S. 54 M 19 Landeskonzept Kraft-Wärme-Kopplung

S. 71 M 37 Vom Smart Meter zum Smart Home

S. 76 M 39 Beratungsoffensive „Sanierungsfahrplan“

S. 77 M 40 Zielerreichung mit Indikatoren prüfen

S. 77 M 41 Landesförderung für Energetische Gebäudesanierung

S. 77 M 42 Quartiersbezogene Lösungen voranbringen

S. 77 M 43 Rechtsetzung, effizienter Vollzug

S. 79 M 46 Austausch von Elektrospeicherheizungen

S. 80 M 48 Weiterentwicklung des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes

S. 81 M 49 Wärmenutzung bei bestehenden Biogasanlagen und Kraftwerken

S. 81 M 50 Wärmenutzung bei Bioenergiedörfern

S. 83 M 53 Marktzuwachs der Solarthermie im gewerblichen Bereich

S. 83 M 54 Solare Wärmenetze mit saisonaler Speicherung

S. 85 M 55 Beratung zu erdgekoppelten Wärmepumpen

S. 85 M 56 Qualitätssicherung bei Wärmepumpensystemen

S. 85 M 57 Leitfaden Tiefe Geothermie

S. 85 M 58 Landes-Förderprogramm Geothermische Wärmenetze

S. 90 M 61 Unterstützung lokaler und regionaler Wärmekonzepte

S. 90 M 62 Erstellung von Wärme- und Kälteplänen

S. 90 M 63 Festsetzungen zur städtebaulichen Umsetzung von Wärmekonzepten

S. 91 M 64 Reduzierung von Wärmeenergie in Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen

SEITE M.-NR.

S. 42 M 2 Ausreichende Stromerzeugungskapazitäten im Land schaffen

S. 51 M 9 Energieberatung für Unternehmen

S. 52 M 12 Bewusstseinsbildung zum Thema Energieeffizienz

S. 52 M 13 Energieeffizienztische

S. 52 M 14 Energiemanagementsysteme für Unternehmen

S. 53 M 17 Contracting-Offensive

S. 53 M 18 Pilotprojekte Energieeffiziente Gewerbegebiete

S. 54 M 19 Landeskonzept Kraft-Wärme-Kopplung

S. 66 M 35 Demand-Side-Management (Lastmanagement)

S. 71 M 37 Vom Smart Meter zum Smart Home

S. 77 M 40 Zielerreichung mit Indikatoren prüfen

S. 77 M 42 Quartiersbezogene Lösungen voranbringen

S. 80 M 48 Weiterentwicklung des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes

S. 81 M 49 Wärmenutzung bei bestehenden Biogasanlagen und Kraftwerken

S. 81 M 50 Wärmenutzung bei Bioenergiedörfern

S. 83 M 53 Marktzuwachs der Solarthermie im gewerblichen Bereich

S. 83 M 54 Solare Wärmenetze mit saisonaler Speicherung

1.3. Sektor „Industrie“

1.4. Sektor „Gewerbe, Handel und Dienstleistungen“
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SEITE M.-NR.

S. 102 M 65 „Stadt bzw. Region der kurzen Wege“ als Leitbild der Stadt- und Regionalentwicklung

S.102 M 66 Enge Verknüpfung von Verkehrsplanung und Siedlungsentwicklung

S. 103 M 67 Ausbau der Fahrrad- und Fußgänger-Infrastruktur

S. 103 M 68 Förderung der Fahrradkultur

S. 104 M 69 Neuaufteilung der Investitionsfördermittel

S. 104 M 70 Modernisierung der Tarif- und Finanzierungsstrukturen im ÖPNV

S. 104 M 71 Förderung nicht bundeseigener Schieneninfrastrukturen

S. 104 M 72 Qualität und Innovation im Busverkehr

S. 105 M 73 Integraler Taktfahrplan

S. 105 M 74 Qualitätsverbesserung und Innovation im ÖPNV

S. 105 M 75 Förderung von ÖPNV-Pilotprojekten und integrierten Mobilitätskonzepten in dünn 
besiedelten Räumen

S. 105 M 76 Verknüpfung zwischen Regional- und Fernverkehr

S. 106 M 77 Ausweitung der Nutzung des Umweltverbundes im Berufsverkehr

S. 107 M 78 Ausbau der Schieneninfrastruktur

S. 108 M 79 Bessere Verknüpfungen im Umweltverbund

S. 109 M 80 Optimierung des kombinierten Güterverkehrs

S. 109 M 81 Ausbau der Neckarschleusen

S. 110 M 82 Stadt- und klimafreundliche City-Logistik

S. 112 M 83 Förderung energiesparender Fahrweise und Fahrzeugnutzung

S. 113 M 84 Förderung der Elektromobilität

S. 114 M 85 Reduzierung der Belastungen durch den Luftverkehr

S. 115 M 86 Nachhaltige Mobilität der Landesinstitutionen als Vorbild

S. 116 M 87 Öffentlichkeitsarbeit für klimaschonende Mobilität

SEITE M.-NR.

S. 50 M 7 Energiemanagement Landesliegenschaften

S. 50 M 8 Stromeinsparung in Kommunen

S. 55 M 22 Ökostrombeschaffung für Landesgebäude

S. 57 M 23 Bereitstellung landeseigener Grundstücke für Windenergieanlagen

S. 58 M 27 Photovoltaik auf Landesgebäuden

S. 59 M 28 Modellprojekte Hybrid-Kraftwerke

S. 60 M 29 Förderprogramm „Kleine Wasserkraftanlagen“

S. 62 M 32 Logistik-Konzepte für Landschaftspflegematerial

S. 62 M 33 Demonstrationsprojekte zu Biogasanlagen mit Reststoffen

S. 65 M 34 Entwicklung von Energiespeichertechnologien

S. 77 M 40 Zielerreichung mit Indikatoren prüfen

S. 77 M 42 Quartiersbezogene Lösungen voranbringen

SEITE M.-NR.

S. 77 M 44 Energetische Sanierung von Landesgebäuden

S. 78 M 45 Energiestandard von Landesgebäuden

S. 79 M 47 Mini-BHKWs für Landesliegenschaften

S. 81 M 49 Wärmenutzung bei bestehenden Biogasanlagen und Kraftwerken

S. 81 M 50 Wärmenutzung bei Bioenergiedörfern

S. 83 M 52 Solarthermische Pilotanlagen für Landesliegenschaften

S. 83 M 54 Solare Wärmenetze mit saisonaler Speicherung

S. 85 M 56 Qualitätssicherung bei Wärmepumpensystemen

S. 85 M 57 Leitfaden Tiefe Geothermie

S. 85 M 58 Landes-Förderprogramm Geothermische Wärmenetze

S. 88 M 60 Marktmodell zur Einspeisung von Abwärme in Wärmenetze

S. 90 M 61 Unterstützung lokaler und regionaler Wärmekonzepte

S. 90 M 62 Erstellung von Wärme- und Kälteplänen

S. 90 M 63 Festsetzungen zur städtebaulichen Umsetzung von Wärmekonzepten

S. 137 M 107 Förderung von Maßnahmen zur klimafreundlichen Eigenenergieerzeugung  
bei kommunalen Kläranlagen

S. 137 M 108 Schaffung von Anreizen und Handlungsinstrumenten zur verstärkten Nutzung  
von erneuerbaren und regionalen Ressourcen im Bauwesen

SEITE M.-NR.

Landwirtschaft und Landnutzung

S. 123 M 88 Klimafreundlichere Milch- und Fleischproduktion

S. 123 M 89 Machbarkeitsstudie zur Grünland-Folgenutzung

S. 123 M 90 Beratung zur klimafreundlichen Milch- und Fleischproduktion

S. 124 M 91 Umfassendes Programm zur Senkung des Stickstoffüberschusses

S. 125 M 92 Langfristiger Schutz von Dauergrünland

S. 126 M 93 Aktionsplan zur Stärkung und Ausweitung des ökologischen Landbaus

S. 126 M 94 Klima- und Umweltschutz als Schwerpunkte landwirtschaftlicher Beratung

S. 127 M 95 Renaturierung land- und forstwirtschaftlich genutzter Moore

S. 128 M 96 Verstärkte Vermarktung regionaler Produkte

S. 128 M 97 Sensibilisierung für bedarfsgerechte und klimafreundliche Ernährung

Forstwirtschaft

S. 129 M 98 Dauerhafter Erhalt der Waldbestände als Kohlenstoffspeicher

S. 130 M 99 Beratung von Landwirten und Erfahrungsaustausch

S. 130 M 100 Erschließung des nachhaltigen regionalen Energieholzpotenzials

S. 130 M 101 Erschließung von geeigneten Waldflächen für Windenergiezwecke

S. 130 M 102 Vermarktung von Windenergiestandorten im Staatswald

1.5. Sektor „Verkehr“

1.6. Sektor „Öffentliche Hand“

1.7. Sektor „Land- und Forstwirtschaft, Landnutzung“
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SEITE M.-NR.

S. 76 M 38 Energieberatung im Wärmebereich ausbauen

S. 76 M 39 Beratungsoffensive „Sanierungsfahrplan“

S. 77 M 40 Zielerreichung mit Indikatoren prüfen

S. 77 M 41 Landesförderung für energetische Gebäudesanierung

S. 77 M 42 Quartiersbezogene Lösungen voranbringen

S. 77 M 43 Rechtsetzung, effizienter Vollzug

S. 77 M 44 Energetische Sanierung von Landesgebäuden

S. 78 M 45 Energiestandard von Landesgebäuden

S. 79 M 46 Austausch von Elektrospeicherheizungen

S. 79 M 47 Mini-BHKWs für Landesliegenschaften

S. 80 M 48 Weiterentwicklung des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes

S. 81 M 49 Wärmenutzung bei bestehenden Biogasanlagen und Kraftwerken

S. 81 M 50 Wärmenutzung bei Bioenergiedörfern

S. 83 M 51 Unterstützung der Beratung zu Solarthermie auf Wohn- und Gewerbegebäuden

S. 83 M 52 Solarthermische Pilotanlagen für Landesliegenschaften

S. 83 M 53 Marktzuwachs der Solarthermie im gewerblichen Bereich

S. 83 M 54 Solare Wärmenetze mit saisonaler Speicherung

S. 85 M 55 Beratung zu erdgekoppelten Wärmepumpen

S. 85 M 56 Qualitätssicherung bei Wärmepumpensystemen

S. 85 M 57 Leitfaden Tiefe Geothermie

S. 85 M 58 Landes-Förderprogramm Geothermische Wärmenetze

S. 88 M 59 Potenzial-Analysen für Industrie-Abwärme

S. 88 M 60 Marktmodell zur Einspeisung von Abwärme in Wärmenetze

S. 90 M 61 Unterstützung lokaler und regionaler Wärmekonzepte

S. 90 M 62 Erstellung von Wärme- und Kälteplänen

S. 90 M 63 Festsetzungen zur städtebaulichen Umsetzung von Wärmekonzepten

S. 91 M 64 Reduzierung von Wärmeenergie in Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen

2. Übersichten der Vorschläge von Landes-
maßnahmen mit besonderer Relevanz für 
Handlungsbereiche

2.1. Handlungsbereich „Wärme“

SEITE M.-NR.

S. 136 M 103 Ausgestaltung der Abfallgebühren mit Blick auf die Abfallvermeidung

S. 136 M 104 Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit im Handlungsfeld Abfall- und  
Abwasserwirtschaft

S. 136 M 105 Prüfung der Öffnungszeiten von Wertstoffhöfen

S. 137 M 106 Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung des Anschlussgrades an eine zentrale 
Abwasserreinigungsanlage

S. 137 M 107 Förderung von Maßnahmen zur klimafreundlichen Eigenenergieerzeugung bei  
kommunalen Kläranlagen

S. 137 M 108 Schaffung von Anreizen und Handlungsinstrumenten zur verstärkten Nutzung  
von erneuerbaren und regionalen Ressourcen im Bauwesen

2.2. Handlungsbereich „Stoffströme“
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3. Bilanzierungsmethodik
Zur Bilanzierung von Treibhausgas- und Kohlendioxid-Emissionen auf Landesebene werden unter-
schiedliche Verfahren angewendet. Die Statistischen Landesämter der Bundesländer haben sich im 
Länder- Arbeitskreis Energiebilanzen dabei auf zwei unterschiedliche Berechnungsmethoden geeinigt, 
die parallel angewendet werden:

• die Quellenbilanz und
• die Verursacherbilanz.

Besonders für den Bereich der Stromversorgung und -erzeugung ergeben die beiden Methoden sehr 
unterschiedliche Ergebnisse. 

Quellenbilanz:
Bei der Quellenbilanz werden die Emissionen aller Kraftwerke und Anlagen auf dem Landes-Territo-
rium addiert (Prinzip Käseglocke). Strom-Importe aus anderen Bundesländern oder dem benachbarten 
Ausland werden nicht berücksichtigt. 

Strom-Exporte werden dagegen dem Land zugerechnet und belasten somit die CO2-Bilanz. Auch die 
Energiemengen, die für Exportprodukte benötigt werden, werden dem Land zugerechnet. Dies führt 
z. B. dazu, dass das Saarland nach der Quellenbilanz durch die inländische Stahlproduktion einen hohen 
CO2-Ausstoß hat.

Für Baden-Württemberg ergibt sich zudem die Schwierigkeit, dass bei der Stromerzeugung im Land 
bisher ein hoher Anteil auf Atomenergie beruht. Dies führt zu einem derzeit niedrigen CO2-Wert je 
kWh Bruttostromerzeugung. Der kurz- und mittelfristige Ersatz der Kernkraftwerke durch fossile Kraft-
werke wird zu einem Anstieg des Landes-CO2-Wertes führen. Baden-Württemberg muss also über den 
Bundesdurchschnitt hinaus den Atomausstieg kompensieren.

Auch wirkt sich eine Minderung des Stromverbrauchs im Land nicht zwangsläufig auf die Quellenbilanz 
aus. Nur unter der Annahme, dass das Verhältnis zwischen Stromerzeugung im Land und Stromimport 
gleich bleibt, würde sich eine Verbrauchsminderung rechnerisch auswirken.

Verursacherbilanz:
Bei der Verursacherbilanz wird nicht auf die Stromerzeugungsanlagen auf dem Landesgebiet abgestellt. 
Der im Land verbrauchte Strom wird mit einem bundesweiten Generalfaktor bewertet, der jährlich 
vom Umweltbundesamt festgelegt wird. Der Generalfaktor wird auf der Grundlage aller Erzeugungsan-
lagen in Deutschland errechnet. Durch den zunehmenden Ausbau erneuerbarer Energien sinkt die-
ser spezifische Faktor kontinuierlich.

Die Bundesländer verwenden unterschiedliche und teils auch spezifisch angepasste Methoden im 
Rahmen ihrer Klimaschutzkonzepte. Eine Vergleichbarkeit ist dadurch nicht gegeben.

Die mit der Stromerzeugung nach der Quellenbilanz in Baden-Württemberg verbundenen CO2-Emis-
sionen betrugen etwa 14,7 Millionen Tonnen im Jahr 2010. Damit ist die CO2-Emission gegenüber 
dem Basisjahr 1990 um 14 % gesunken. 

Berücksichtigt man allerdings auch die Stromimporte, kehrt sich das Ergebnis um: Unter Berücksich-
tigung des gestiegenen Anteils an Importstrom ergibt sich eine Steigerung der CO2-Emissionen von 
1990 bis zum Jahr 2010 um 22,6 %. Die Ursache liegt darin, dass im Jahr 1990 mehr als 95 % des Brutto-
strombedarfs im Land produziert wurde. Im Jahr 2010 waren das nur noch 81 %. Der importierte Strom 
hat nach Bundesmix einen spezifisch höheren CO2-Wert. Allerdings hat das Land auf die Stromerzeu-
gung außerhalb Baden-Württembergs auch keinen Einfluss.

Bei einer Verwendung der Verursacherbilanz mit Einsatz eines bundesweit geltenden Generalfaktors, 
wären die energiepolitischen Maßnahmen des Landes im Hinblick auf eine Umstrukturierung der Erzeu-
gungsanlagen in Baden-Württemberg kaum noch relevant. Die konsequente Anwendung der Verursacher-
bilanz würde zudem eine Bilanzierung der Ein- und Ausfuhren an Gütern nach und aus Baden-Würt-
temberg unter dem Gesichtspunkt der zuordenbaren Treibhausgasemissionen erfordern. Dies wäre 
seriös nicht leistbar. Zudem hat das Land keinen Einfluss auf die Art und Weise der Erzeugung und des 
Transports der in Baden-Württemberg verbrauchten Güter aus dem Ausland. Umgekehrt besteht sehr 
wohl ein Einfluss darauf, wie Güter in Baden-Württemberg, auch mit Bestimmung für den Export, 
erzeugt werden.

Daher wird, auch um einen Bruch in der Bilanzierungssystematik zu früheren Landes-Bilanzen zu ver-
meiden, für das IEKK die Quellenbilanz als international anerkannte Berechnungsbasis verwendet. 
Im Rahmen des Monitorings sollen ergänzend wichtige Aspekte einer verursacherbezogenen Betrach-
tung miteinbezogen werden.
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ENDENERGIE – GESAMT (PJ/A)

NUTZUNGSARTEN ENERGIETRÄGER

Jahr Strom  Wärme
Kraft -
stoffe Summe

Kohle, 
Sonst. *)

Heizöl/
Kraftstoffe Erdgas*) Strom EE **)

1990 197 498 282 977 49 564 152 197 15

2000 229 506 328 1063 46 552 202 229 34

2005 260 558 309 1127 63 496 255 260 54

2008 263 537 300 1100 61 463 245 263 69

2010 262 497 295 1054 60 432 222 262 78

2015 255 455 280 990 53 386 202 255 94

2020 247 390 250 887 48 291 180 247 121

2025 242 340 228 810 40 234 156 242 138

2030 238 300 205 743 30 185 136 238 155

2035 234 270 185 689 24 148 116 234 167

2040 231 240 170 641 17 118 96 231 179

2045 229 210 160 599 10 97 71 229 193

2050 226 180 149 555 3 68 52 226 206

Tabelle 1: Endenergieverbrauch nach Nutzungsarten und Energieträgern

*)     bei Kohle/Sonstige und Erdgas auch Fern-Nahwärme enthalten in 2010:  
52 PJ/a „Fernwärme“ (Tabelle 13, Energiebericht 2012) 

**) EE-Wärme und EE-Kraftstoffe

BW-SZEN, 25.8.2012

ENDENERGIE – GESAMT (PJ/A)

Jahr Industrie Haushalte GHD*) Verkehr Gesamt

Redukt. 
bezog.

auf 2010

1990 243 250 196 288 977 92,7

2000 217 300 212 334 1063 100,9

2005 243 330 239 315 1127 107,0

2008 246 315 233 306 1100 104,4

2010 232 299 222 301 1054 100,0

2015 220 275 209 286 990 93,9

2020 200 255 175 257 887 84,2

2025 188 235 150 237 810 76,9

2030 180 215 132 217 743 70,5

2035 173 195 122 199 689 65,4

2040 165 175 113 188 641 60,8

2045 160 152 104 182 599 56,8

2050 155 130 94 176 555 52,7

Tabelle 2: Endenergieverbrauch nach Verbrauchssektoren

*) Gewerbe, Handel, Dienstleistung BW-SZEN, 25.8.2012

4. Daten-Tabellen
Eckdaten des Energieszenario 2050 für Baden-Württemberg
Datengrundlage des „Gutachtens zur Vorbereitung eines Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg“ in 
seiner aktualisierten Fassung vom Dezember 2012 waren die zu jenem Zeitpunkt aktuell verfügbaren 
Daten des Jahres 2010 auf der Basis des „Energieberichts 2012 für Baden-Württemberg“ (Juni 2012). Die 
Kraftwerksleistungen sind abgeglichen mit der Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur vom 9.8.2012. 

Aktuelle Daten werden im Zuge der Berichterstattung aufgrund § 9 Klimaschutzgesetz Baden-Würt-
temberg (Monitoring) veröffentlicht.

ENDENERGIE – GESAMT (PJ/A)

PRIMÄRENERGIE PEV (PJ/A)

Jahr
Kern- 

energie
Kohle/

Sonstige Mineral öl Erdgas

EE- 
Inland 

und 
Import

Strom-
imp. 

fossil/
nuk

PEV 
Gesamt

davon
fossil

davon 
nicht-

energ.
Ver-

brauch

1990 351 188 655 186 40 10 1430 1039 28 

2000 428 169 639 248 60 17 1561 1073 30 

2005 397 221 599 305 101 34 1657 1159 28 

2008 364 197 573 297 143 52 1626 1119 29 

2010 346 196 558 273 156 55 1584 1082 29 

2015 243 187 492 285 202 47 1456 1011 28 

2020 124 151 402 288 278 37 1280 877 27 

2025 0 143 359 287 335 27 1149 815 26 

2030 0 86 297 249 391 17 1040 649 25 

2035 0 53 238 217 425 11 944 520 25 

2040 0 33 184 178 459 5 858 400 25 

2045 0 22 143 136 486 3 790 304 25 

2050 0 10 96 104 513 0 723 210 25 

Tabelle 3:  Primärenergieverbrauch nach Energieträgern, fossiler Anteil  
und nichtenergetischer Verbrauch

EE = Erneuerbare Energien BW-SZEN, 25.8.2012
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CO2 (Mio t/a)  Reduktion 
gegenüber 1990

 Reduktion 
gegenüber 2010

Jahr CO2 in 
BaWü*)

Import-
strom

CO2 
gesamt**) BaWü *) Gesamt**) BaWü *) Gesamt**)

1990 74,4 2,2 76,6 100,0 100,0 110,4 100,4

2000 74,9 3,6 78,5 100,6 102,4 111,1 102,8

2005 77,2 6,4 83,6 103,8 109,1 114,6 109,5

2008 72,6 8,7 81,3 97,6 106,1 107,7 106,5

2010 67,4 8,9 76,3 90,6 99,6 100,0 100,0

2015 63,6 7,6 71,2 85,5 93,0 94,4 93,3

2020 55,4 6,0 61,4 74,5 80,2 82,2 80,5

2025 52,0 4,6 56,6 69,8 73,8 77,1 74,1

2030 40,5 2,6 43,0 54,4 56,2 60,1 56,4

2035 31,4 1,6 33,0 42,2 43,1 46,6 43,2

2040 23,3 0,8 24,0 31,3 31,3 34,5 31,5

2045 17,0 0,3 17,4 22,9 22,7 25,3 22,8

2050 11,1 0,0 11,1 15,0 14,5 16,5 14,6

Tabelle 4:  CO2-Emissionen in Baden-Württemberg; CO2-Emissionen des Stromimports 
sowie jeweilige Reduktion bez. auf 1990 und 2010

*)   Emissionen in BaWü (Quellenbilanz)
**) einschließlich Emissionen des Stromimports (Verursacherbilanz)

BW-SZEN, 25.8.2012

STROMERZEUGUNGSSTRUKTUR (TWH/A) –  
BRUTTOERZEUGUNG UND BRUTTOVERBRAUCH

+)  einschließlich steigendem 
Anteil von Biomasse

Jahr
Kern-

energie
Kohle*) 
KOND

Gas, 
Öl**) 

KOND
Kohle*) 

KWK

Gas, 
Öl**) 
KWK

Bio-
masse, 
Biogas

übrige 
EE 

Inland

Erzeu-
gung 

BaWü
Import 

EE

Import 
fossil/

nuk

Ver-
brauch
BaWü

KWK +)
gesamt

EE 
gesamt

Kohle*) 
gesamt

Gas, 
Öl **) 

gesamt

1990 32,2 17,5 1,5 2,0 2,0 0,3 4,9 60,4 0,0 2,8 63,2 4,1 5,2 19,5 3,5 

2000 39,2 14,6 1,8 3,0 2,8 0,8 5,7 67,9 0,0 4,7 72,6 6,0 6,5 17,6 4,6 

2005 36,4 19,6 2,4 3,3 3,0 1,8 5,5 72,0 0,0 9,5 81,5 6,7 7,3 22,9 5,4 

2008 33,4 16,7 1,8 2,4 3,1 2,9 6,8 67,1 0,0 14,4 81,5 6,1 9,7 19,1 4,9 

2010 31,7 15,8 1,7 2,5 3,2 3,4 7,8 66,0 0,0 15,4 81,4 6,3 11,2 18,3 4,9 

2015 22,5 14,5 3,6 3,5 5,0 4,0 12,6 65,7 0,6 13,1 79,4 9,5 17,2 18,0 8,6 

2020 11,5 11,5 5,4 4,0 6,9 4,9 19,8 64,0 2,8 10,2 77,0 12,7 27,5 15,5 12,3 

2025 0,0 11,0 7,3 4,0 9,0 5,3 25,8 62,4 5,7 7,5 75,6 15,2 36,8 15,0 16,3 

2030 0,0 5,8 6,5 3,0 8,3 5,7 31,9 61,2 8,6 4,6 74,4 14,2 46,2 8,8 14,8 

2035 0,0 3,3 6,0 2,0 7,5 5,9 35,4 60,0 10,1 3,0 73,2 13,0 51,4 5,3 13,5 

2040 0,0 2,0 5,0 1,0 6,1 6,0 38,8 58,9 11,7 1,5 72,1 11,6 56,5 3,0 11,1 

2045 0,0 1,0 3,9 0,8 5,2 6,0 40,8 57,7 12,9 0,7 71,3 11,1 59,7 1,8 9,1 

2050 0,0 0,0 3,0 0,5 4,2 6,0 42,8 56,5 14,1 0,0 70,6 10,1 62,9 0,5 7,2 

Tabelle 5:  Stromerzeugung in Baden-Württemberg (fossile Erzeugung getrennt nach KOND-KW  
und KWK), Importstrom und gesamter Bruttostromverbrauch; zusätzlich KWK gesamt  
(einschl. Biomasseanteil) und EE gesamt

*)   einschl. 60 % Sonstige
**)  einschl. Flüssiggas, nicht biogen. Abfall, Diesel, 

Flüssiggas, Raffineriegas, 40 % Sonstige

BW-SZEN, 25.8.2012

  BRUTTOKRAFTWERKSLEISTUNG, MW +)

Jahr
Kern-

energie

Kohle, 
Sonst. 

++)
Gas/Öl 

+++)
Pump-

speicher

Kon-
vent. 

gesamt
EE in 

BaWü

gesamt 
in 

BaWü

davon 
KWK 

Gas < 
10 MW

Import-
saldo 
fossil

Import-
saldo 

EE

Gesamt 
Import 
BaWü

1990

2000 4900 4600 1700 1870 13070 950 14020 855 0 855 

2005 4900 4600 1900 1870 13270 1800 15070 1727 0 1727 

2008 4624 4341 1900 1870 12735 2700 15435 2618 0 2618 

2010 4624 4340 1900 1870 12734 4598 17332 215 2800 0 2800 

2015 2850 4850 2470 1870 12040 9326 21366 435 2620 171 2791 

2020 1400 4850 3400 1870 11519 14054 25574 750 2267 749 3016 

2025 0 4850 4200 3270 12320 18073 30392 1000 1875 1152 3027 

2030 0 3500 4500 3270 11270 22091 33362 1100 1314 1555 2869 

2035 0 2600 4500 3270 10370 24286 34656 1100 1000 1789 2789 

2040 0 1800 4500 3270 9570 26480 36050 1100 500 2023 2523 

2045 0 1300 4500 3270 9070 27970 37040 1100 233 2190 2423 

2050 0 400 4500 3270 8170 29461 37631 1100 0 2357 2357 

Tabelle 6: Installierte Kraftwerksleistung (einschl. Anlagen ‹ 10 MW)

+) Werte 2010 angepasst mittels Kraftwerksliste BNetz vom Aug. 2012 
Konventionell (> 10 MW) gesamt: 12625 MW (netto) 
++) Zuordnung „Mehrere Energieträger“ zu 50 % bei Kohle und 50 % Erdgas/Öl 
+++) Kraftwerke > 10 MW: Ölkraftwerke 2010: 700 MW; Gas + 0,5 Mehrere (>10 MW): 985 MW 
++++) zusätzlich ~ 215 MW Gaskraftwerke < 10 MW 

BW-SZEN, 25.8.2012
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CO2-EMISSIONEN DER STROMERZEUGUNG, (MIO. T/A)

Jahr

        CO2-Emissionen
CO2-
Fakt. 

g/kWh 
*)

Reduktion geg. 
1990

  Aufteilung Leistungsklasse, 
E-Träger Kraftwerke in BaWüInland

Import-
str. Ges Inland

Ge-
samt

1990 17,1 2,2 19,3 0,790 100 100 Kohle
und 
Gas

> 10 
MW

Gas
< 10 
MW

Kohle
gesamt

Gas
gesamt

2000 15,3 3,6 18,9 0,770 89,4 97,9

2005 18,9 6,4 25,3 0,671 110,9 131,2

2008 15,9 8,7 24,6 0,604 92,9 127,4

2010 14,7 8,9 23,7 0,581 86,1 122,6 14,5 0,2 13,1 1,6

2015 15,2 7,6 22,8 0,582 89,0 118,3 14,8 0,4 12,2 3,0

2020 14,0 6,0 20,0 0,592 81,8 103,7 13,3 0,7 9,7 4,2

2025 14,7 4,6 19,3 0,612 86,2 100,1 13,8 0,9 9,3 5,4

2030 9,6 2,6 12,2 0,556 56,2 63,0 8,7 0,9 4,9 4,7

2035 6,8 1,6 8,4 0,526 39,8 43,4 6,1 0,7 2,5 4,3

2040 4,7 0,8 5,5 0,502 27,8 28,5 4,2 0,6 1,3 3,5

2045 3,4 0,3 3,8 0,478 20,2 19,6 2,9 0,5 0,6 2,8

2050 2,4 0,0 2,4 14,1 12,5 2,0 0,4 0,2 2,2

Tabelle 7:  CO2-Emissionen der Stromerzeugung in Baden-Württemberg und 
 des Stromimports; Aufteilung auf Energieträger und Leistungsklassen

*) Importstrom BW-SZEN, 25.8.2012

ENDENERGIE – GHD (PJ/A)

         NUTZUNGSARTEN ENERGIETRÄGER

Strom Wärme
Kraft-
stoffe Summe

Kohle, 
Sonst. 

*) Heizöl
Erdgas 

*) Strom EE **)

1990 53 143 0 196 10 90 41 53 2

2000 67 145 0 212 11 78 52 67 4

2005 76 163 0 239 11 73 71 76 8

2008 80 153 0 233 10 66 67 80 10

2010 81 141 0 222 10 64 56 81 11

2015 78 131 0 209 10 62 46 78 13 

2020 72 102 0 175 10 34 42 72 16 

2025 69 81 0 150 9 19 34 69 19 

2030 67 65 0 132 7 13 23 67 22 

2035 64 58 0 122 6 7 20 64 25 

2040 62 52 0 113 4 3 17 62 28 

2045 59 45 0 104 1 2 10 59 32 

2050 57 37 0 94 0 0 3 57 34 

Tabelle 9: Struktur der Endenergienutzung in Gewerbe, Handel, Dienstleistung
Tabelle 8:  Struktur der Endenergienutzung in der Industrie (Energieträgeraufteilung 

2010 in Anlehnung an Energiebilanz BaWü 2009)

ENDENERGIE – INDUSTRIE (PJ/A)

         NUTZUNGSARTEN ENERGIETRÄGER

Strom Wärme
Kraft-
stoffe Summe

Kohle, 
Sonst. *) Heizöl Erdgas *) Strom EE **)

1990 84 159 0 243 15 83 58 84 3

2000 92 125 0 217 13 41 63 92 8

2005 103 140 0 243 16 40 73 103 11

2008 104 142 0 246 15 36 77 104 14

2010 102 130 0 232 15 31 70 102 14

2015 102 118 0 220 13 23 65 102 17 

2020 102 98 0 200 10 16 51 102 21 

2025 101 87 0 188 10 9 42 101 26 

2030 101 79 0 180 9 5 35 101 30 

2035 100 73 0 173 8 0 31 100 34 

2040 98 67 0 165 5 0 24 98 38 

2045 97 63 0 160 3 0 18 97 42 

2050 95 60 0 155 3 0 10 95 47 

*)   bei Kohle/Sonstige und Erdgas auch Fern- Nahwärme enthalten 
**) EE-Wärme und EE-Kraftstoffe

BW-SZEN, 25.8.2012

*)   bei Kohle/Sonstige und Erdgas auch Fern- Nahwärme enthalten 
**) EE-Wärme und EE-Kraftstoffe

BW-SZEN, 25.8.2012
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ENDENERGIE – HAUSHALTE (PJ/A)

         NUTZUNGSARTEN ENERGIETRÄGER

Strom Wärme
Kraft-
stoffe Summe

Kohle, 
Sonst. *) Heizöl Erdgas *) Strom EE **)

1990 54 196 0 250 24 109 53 54 10

2000 64 236 0 300 22 106 87 64 21

2005 75 255 0 330 36 85 111 75 23

2008 73 242 0 315 36 78 101 73 27

2010 73 226 0 299 35 59 96 73 36

2015 69 206 0 275 30 45 90 69 41

2020 66 189 0 255 28 34 82 66 45

2025 63 172 0 235 21 32 69 63 50

2030 59 156 0 215 14 24 62 59 56

2035 56 139 0 195 10 23 45 56 61

2040 53 122 0 175 8 15 33 53 65

2045 50 102 0 152 6 8 17 50 71

2050 48 82 0 130 0 0 5 48 77

ENDENERGIE – VERKEHR (PJ/A)

         NUTZUNGSARTEN ENERGIETRÄGER

Strom Wärme
Kraft-
stoffe Summe

Kohle, 
Sonst. 

*)
Kraft-
stoffe

Erdgas 
*) Strom EE **)

1990 6 0 282 288 0 282 0 6 0

2000 6 0 328 334 0 327 0 6 1

2005 6 0 309 315 0 298 0 6 11

2008 6 0 300 306 0 283 0 6 17

2010 6 0 295 301 0 278 0 6 17

2015 6 0 280 286 0 256 1 6 23

2020 7 0 250 257 0 206 4 7 40

2025 9 0 228 237 0 174 11 9 43

2030 12 0 205 217 0 143 16 12 47

2035 14 0 185 199 0 118 19 14 47

2040 18 0 170 188 0 100 22 18 48

2045 22 0 160 182 0 86 26 22 48

2050 27 0 149 176 0 68 33 27 48

Tabelle 10: Struktur der Endenergienutzung in den Privaten Haushalten

Tabelle 11: Struktur der Endenergienutzung im Verkehr

*)bei Kohle/Sonstige und Erdgas auch Fern- Nahwärme enthalten 
**) EE-Wärme und EE-Kraftstoffe

BW-SZEN, 25.8.2012

*) Biokraftstoffe
**) EE-Wärme und EE-Kraftstoffe

BW-SZEN, 25.8.2012

Tabelle 12:  CO2-Emissionen in BaWü nach Brenn-/Kraftstoffen, Stromerzeugung und 
übrigem Umwandlungssektor einschl. Fern- und Nahwärme (unten: Reduk-
tion bezogen auf 1990)

CO2-EMISSIONEN (MIO. T/A)

Jahr
Brennstoffe, 

Kraftstoffe Übrige *)
Stromer-

zeugung**) Gesamt

1990 52,8 4,5 17,1 74,4

2000 54,4 5,2 15,3 74,9

2005 52,2 6,0 18,9 77,2

2008 49,1 7,6 15,9 72,6

2010 45,8 6,9 14,7 67,4

2015 41,5 6,9 15,2 63,6

2020 33,6 7,8 14,0 55,4

2025 28,4 8,9 14,7 52,0

2030 23,0 7,9 9,6 40,5

2035 18,7 6,0 6,8 31,4

2040 14,7 3,8 4,7 23,3

2045 11,3 2,3 3,4 17,0

2050 7,8 0,9 2,4 11,1

*) Übriger Umwandlungssektor; Fern-, Nahwärme
**) Ohne Stromimport (Quellenbilanz)

BW-SZEN, 25.8.2012

CO2-EMISSIONEN, 1990 = 100

Jahr
Brennstoffe, 

Kraftstoffe Übrige *)
Stromer-

zeugung**) Gesamt

1990 100,0 100,0 100,0 100,0

2000 103,0 115,6 89,4 100,6

2005 98,9 133,7 110,9 103,8

2008 92,9 169,2 92,9 97,6

2010 86,8 152,1 86,1 90,6

2015 78,6 153,4 89,0 85,5

2020 63,7 172,3 81,8 74,5

2025 53,7 196,9 86,2 69,8

2030 43,5 175,4 56,2 54,4

2035 35,3 131,9 39,8 42,2

2040 27,8 84,2 27,8 31,3

2045 21,4 51,0 20,2 22,9

2050 14,8 19,9 14,1 15,0

*) Übriger Umwandlungssektor; Fern-, Nahwärme
**) Ohne Stromimport (Quellenbilanz)

BW-SZEN, 25.8.2012
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GESAMTE CO2-EMISS. NACH NUTZUNGSARTEN (MIO.T/A)  
(ÜBRIG. UMWANDL. SEKTOR IST „WÄRME“ ZUGEORDNET

Jahr Strom*) Wärme Kraftstoffe Gesamt

1990 17,1 35,9 21,4 74,4

2000 15,3 34,9 24,7 74,9

2005 18,9 35,8 22,4 77,2

2008 15,9 35,3 21,4 72,6

2010 14,7 31,6 21,1 67,4

2015 15,2 29,2 19,3 63,6

2020 14,0 25,7 15,7 55,4

2025 14,7 23,9 13,7 52,3

2030 9,6 19,5 11,6 40,7

2035 6,8 14,8 10,0 31,6

2040 4,7 9,8 8,7 23,3

2045 3,4 5,7 7,9 17,0

2050 2,4 1,8 6,9 11,1

Tabelle 13:  CO2-Emissionen in BaWü nach Nutzungsarten  
(unten: Reduktion bezog. auf 1990)

*) ohne Importstrom (Quellenbilanz) BW-SZEN, 25.8.2012

GES. CO2-EMISS. NACH NUTZUNGSARTEN; 1990 =100  
(ÜBRIG. UMWANDL. SEKTOR IST "WÄRME" ZUGEORDNET

Jahr Strom*) Wärme Kraftstoffe Gesamt

1990 100,0 100,0 100,0 100,0

2000 89,4 97,1 115,4 100,6

2005 110,9 99,8 104,7 103,8

2008 92,9 98,3 99,9 97,6

2010 86,1 87,9 98,6 90,6

2015 89,0 81,2 90,0 85,5

2020 81,8 71,7 73,3 74,5

2025 86,2 66,5 63,8 70,2

2030 56,2 54,3 54,1 54,7

2035 39,8 41,3 46,6 42,5

2040 27,8 27,2 40,8 31,3

2045 20,2 15,8 37,0 22,9

2050 14,1 4,9 32,5 15,0

*) ohne Importstrom (Quellenbilanz) BW-SZEN, 25.8.2012

GESAMTE CO2-EMISSIONEN NACH SEKTOREN (MIO.T/A)  
(EINSCHL. STROM + ÜBRIGER UMWANDL. SEKTOR) *)

Jahr Industrie Haushalte GHD Verkehr Gesamt

1990 19,9 17,8 14,6 22,0 74,4

2000 16,1 19,2 14,4 25,2 74,9

2005 17,2 20,9 16,1 23,0 77,2

2008 16,5 19,0 15,2 21,9 72,6

2010 14,8 16,8 14,2 21,6 67,4

2015 14,4 15,4 14,1 19,8 63,6

2020 13,2 14,5 11,4 16,3 55,4

2025 13,2 13,8 10,8 14,5 52,3

2030 10,0 10,9 7,3 12,4 40,7

2035 7,5 8,0 5,4 10,8 31,6

2040 5,1 5,2 3,5 9,4 23,3

2045 3,5 2,9 2,2 8,5 17,0

2050 1,8 0,9 1,0 7,3 11,1

Tabelle 14:  CO2-Emissionen in BaWü nach Verbrauchssektoren  
(unten: Reduktion bezogen auf 1990)

*) ohne Importstrom (Quellenbilanz) BW-SZEN, 25.8.2012

GES. CO2-EMISSIONEN NACH SEKTOREN; 1990 = 100  
(EINSCHL. STROM + ÜBRIGER UMWANDL. SEKTOR) *)

Jahr Industrie Haushalte GHD Verkehr Gesamt

1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2000 80,6 107,5 98,6 114,5 100,6

2005 86,2 117,1 110,4 104,4 103,8

2008 82,8 106,6 104,1 99,3 97,6

2010 74,4 94,0 97,4 97,8 90,6

2015 72,1 86,2 96,6 89,7 85,5

2020 66,0 81,4 78,1 74,0 74,5

2025 66,4 77,1 73,8 65,9 70,2

2030 50,2 61,1 50,2 56,4 54,7

2035 37,7 44,7 36,9 48,8 42,5

2040 25,6 29,4 24,0 42,6 31,3

2045 17,4 16,0 15,3 38,4 22,9

2050 9,2 5,2 7,0 33,3 15,0

*) ohne Importstrom (Quellenbilanz) BW-SZEN, 25.8.2012
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Tabelle 15:  CO2-Emissionen des Endenergieverbrauchs von Brenn- und Kraftstoffen 
nach Verbrauchssektoren (unten: Reduktion bezogen auf 1990)

CO2-EMISSIONEN ENDENERGIE (NUR BRENN- UND) UND  
KRAFTSTOFFE) NACH SEKTOREN; MIO. T/A

Jahr Industrie Haushalte GHD Verkehr Gesamt

1990 10,7 12,0 8,8 21,4 52,8

2000 7,8 13,5 8,4 24,7 54,4

2005 7,3 13,7 8,8 22,4 52,2

2008 7,2 12,5 8,0 21,4 49,1

2010 6,4 11,3 7,5 21,1 45,8

2015 5,5 10,1 6,6 19,3 41,5

2020 4,4 8,6 5,0 15,7 33,6

2025 3,4 7,5 3,9 13,7 28,4

2030 2,6 6,3 2,4 11,6 23,0

2035 2,1 4,8 1,8 10,0 18,7

2040 1,5 3,3 1,2 8,7 14,7

2045 1,0 1,6 0,7 7,9 11,3

2050 0,5 0,2 0,2 6,9 7,8

BW-SZEN, 25.8.2012

CO2-EMISSIONEN ENDENERGIE (NUR BRENN- UND) UND  
KRAFTSTOFFE) NACH SEKTOREN; 1990 = 100

Jahr Industrie Haushalte GHD Verkehr Gesamt

1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2000 73,1 112,5 96,0 115,4 103,0

2005 68,4 114,3 100,8 104,7 98,9

2008 67,2 104,6 91,1 99,9 92,9

2010 60,3 94,4 79,6 98,6 86,8

2015 51,8 84,4 75,4 90,0 78,6

2020 41,0 71,8 57,1 73,3 63,7

2025 31,6 62,3 44,3 63,8 53,7

2030 24,3 53,1 27,7 54,1 43,5

2035 19,5 40,3 20,4 46,6 35,3

2040 13,7 27,4 14,0 40,8 27,8

2045 9,8 13,3 8,5 37,0 21,4

2050 4,3 1,9 2,2 32,5 14,8

BW-SZEN, 25.8.2012

Tabelle 16:  Beitrag der erneuerbaren Energien nach Energiequellen zum Bruttostrom-
verbrauch, zum Wärmeverbrauch (ohne Stromanteil), zum Kraftstoffver-
brauch und zum gesamten Endenergieverbrauch; in GWh/a

BEITRAG ERNEUERBARE ENERGIEN (EE) ZU STROM, WÄRME UND KRAFTSTOFFEN

2000 2005 2008 2010 2020 2030 2040 2050

STROM aus EE; GWh/a

Wasserkraft 5628 4934 5242 5200 5500 5700 5850 6000

Biomasse, -gas, Abfall 794 1831 2883 3379 4900 5700 6000 6000

Windenergie 53 312 614 544 6354 14535 17760 18050

Geothermie 0 0 0 0,12 300 750 1400 2000

Fotovoltaik 18 272 951 2076 7600 10950 13780 16750

 EE-Strom in BW; GWh/a 6493 7349 9690 11199 24654 37635 44790 48800

Stromimport EE; GWh/a 0 0 0 0 2848 8550 11736 14140 

Ges. EE-Strom für BW 6493 7349 9690 11199 27502 46185 56526 62940 

in TWh/a

Bruttostromerzeug. in BW 67,9 72,0 67,1 66,0 64,0 61,2 58,9 56,5 

Bruttostromverbrauch 72,6 81,5 81,5 81,4 77,0 74,4 72,1 70,6 

Anteil EE an Erzeug. in BW, % 9,6 10,2 14,4 17,0 38,5 61,5 76,1 86,4

Anteil EE an Bruttoverbrauch 8,9 9,0 11,9 13,8 35,7 62,1 78,4 89,1

WÄRME aus EE; GWh/a

Biomasse, -gas, Abfall 8784 11042 13159 15436 17858 19406 19775 19950

Solarkollektoren 294 617 898 1133 3156 6833 10833 14083

Geothermie, Umweltwärme 27 123 246 363 1631 3813 5795 9869

EE-Wärme; GWh/a 9105 11782 14303 16932 22644 30053 36403 43903

Endenergie Wärme; TWh/a 
(ohne Stromanteil)

140,6 155,0 149,2 138,1 108,3 83,3 66,7 50,0

Anteil EE. % 6,5 7,6 9,6 12,3 20,9 36,1 54,6 87,8

Biokraftstoffe aus EE; GWh/a 371 3122 4861 4738 11083 12917 13333 13333

Endenergie Verkehr; TWh/a 
(ohne Stromanteil)

91,1 85,8 83,3 81,9 69,4 56,9 47,2 41,4

Anteil EE, % 0,4 3,6 5,8 5,8 16,0 22,7 28,2 32,2

Ges. EE-Endenergie; TWh/a 16,0 22,3 28,9 32,9 61,2 89,2 106,3 120,2

Ges. Endenergie; TWh/a 295,3 313,1 305,6 292,7 246,3 206,5 178,1 154,3

Anteil EE, % 5,4 7,1 9,4 11,2 24,9 43,2 59,7 77,9

Gesamte Biomasse; TWh/a 9,9 16,0 20,9 23,6 33,8 38,0 39,1 39,3

Anteil an Endenergie, % 3,4 5,1 6,8 8,0 13,7 18,4 22,0 25,5

Anteil an Endenergie 2010, % 3,4 5,5 7,1 8,0 11,6 13,0 13,4 13,4

EE-Daten bis 2010 nach "EE in Baden-Württemberg 2010", Oktober 2011 BW-SZEN, 25.8.2012
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Liste aller Maßnahmen

SEITE M.-NR.

S. 42 M 1 Atomausstieg konsequent vollziehen

S. 42 M 2 Ausreichende Stromerzeugungskapazitäten im Land schaffen

S. 49 M 3 Neutrale und unabhängige Energieberatung für Haushalte im Stromsektor ausbauen

S. 49 M 4 Verbesserung der Marktüberwachung von Produkten

S. 49 M 5 Einführung verbraucherfreundlicher Stromrechnungen

S. 50 M 6 Heizungspumpen-Austauschaktion

S. 50 M 7 Energiemanagement Landesliegenschaften

S. 50 M 8 Stromeinsparung in Kommunen

S. 51 M 9 Energieberatung für Unternehmen

S. 51 M 10 Energieeffizienz in Gesundheitseinrichtungen

S. 51 M 11 Moderierte lokale/regionale Energieeffizienznetzwerke

S. 52 M 12 Bewusstseinsbildung zum Thema Energieeffizienz

S. 52 M 13 Energieeffizienztische

S. 52 M 14 Energiemanagementsysteme für Unternehmen

S. 52 M 15 Informationskampagne „Green Office“

S. 52 M 16 Effizienzfinanzierung Mittelstand

S. 53 M 17 Contracting-Offensive

S. 53 M 18 Pilotprojekte Energieeffiziente Gewerbegebiete

S. 54 M 19 Landeskonzept Kraft-Wärme-Kopplung

SEITE M.-NR.

S. 55 M 20 Landesweite Potenzialanalyse zum Ausbau der erneuerbaren Energien

S. 55 M 21 Unterstützung von Bürgerenergieanlagen

S. 55 M 22 Ökostrombeschaffung für Landesgebäude

S. 57 M 23 Bereitstellung landeseigener Grundstücke für Windenergieanlagen

S. 57 M 24 Forschung zu Windenergieanlagen

S. 57 M 25 Windenergie-Dialog

S. 57 M 26 Informationen und Handreichungen zur Windenergie

S. 58 M 27 Photovoltaik auf Landesgebäuden

S. 59 M 28 Modellprojekte Hybrid-Kraftwerke

S. 60 M 29 Förderprogramm „Kleine Wasserkraftanlagen“

S. 62 M 30 Energetische Nutzung von Bio- und Grünabfall

S. 62 M 31 Stromerzeugung aus biogenen Feststoffen im Leistungsbereich kleiner 500 Kilowatt

S. 62 M 32 Logistik-Konzepte für Landschaftspflegematerial

S. 62 M 33 Demonstrationsprojekte zu Biogasanlagen mit Reststoffen

S. 65 M 34 Entwicklung von Energiespeichertechnologien

S. 66 M 35 Demand-Side-Management (Lastmanagement)

S. 71 M 36 Plattform „Smart Grids Baden-Württemberg“

S. 71 M 37 Vom Smart Meter zum Smart Home

S. 76 M 38 Energieberatung im Wärmebereich ausbauen

S. 76 M 39 Beratungsoffensive „Sanierungsfahrplan“

S. 77 M 40 Zielerreichung mit Indikatoren prüfen

S. 77 M 41 Landesförderung für energetische Gebäudesanierung

S. 77 M 42 Quartiersbezogene Lösungen voranbringen

S. 77 M 43 Rechtsetzung, effizienter Vollzug

S. 77 M 44 Energetische Sanierung von Landesgebäuden

S. 78 M 45 Energiestandard von Landesgebäuden

S. 79 M 46 Austausch von Elektrospeicherheizungen

S. 79 M 47 Mini-BHKWs für Landesliegenschaften

S. 80 M 48 Weiterentwicklung des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes

S. 81 M 49 Wärmenutzung bei bestehenden Biogasanlagen und Kraftwerken

S. 81 M 50 Wärmenutzung bei Bioenergiedörfern

S. 83 M 51 Unterstützung der Beratung zu Solarthermie auf Wohn- und Gewerbegebäuden

S. 83 M 52 Solarthermische Pilotanlagen für Landesliegenschaften

S. 83 M 53 Marktzuwachs der Solarthermie im gewerblichen Bereich

S. 83 M 54 Solare Wärmenetze mit saisonaler Speicherung

S. 85 M 55 Beratung zu erdgekoppelten Wärmepumpen

S. 85 M 56 Qualitätssicherung bei Wärmepumpensystemen

S. 85 M 57 Leitfaden Tiefe Geothermie

S. 85 M 58 Landes-Förderprogramm Geothermische Wärmenetze

S. 88 M 59 Potenzial-Analysen für Industrie-Abwärme

S. 88 M 60 Marktmodell zur Einspeisung von Abwärme in Wärmenetze

S. 90 M 61 Unterstützung lokaler und regionaler Wärmekonzepte

S. 90 M 62 Erstellung von Wärme- und Kälteplänen

S. 90 M 63 Festsetzungen zur städtebaulichen Umsetzung von Wärmekonzepten

S. 91 M 64 Reduzierung von Wärmeenergie in Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen

S. 102 M 65 „Stadt bzw. Region der kurzen Wege“ als Leitbild der Stadt- und Regionalentwicklung

S. 102 M 66 Enge Verknüpfung von Verkehrsplanung und Siedlungsentwicklung

ERNEUERBARE ENERGIEN - ENDENERGIE

Jahr

ABSOLUTWERTE, PJ/A ANTEILE EE AN ENDENERGIE Primär-
energie

EE; PJ/a

Anteil 
EE an 

ges. PEVStrom Wärme KS Gesamt Strom Wärme KS Gesamt

1990 19 15 0 34 0,10 0,03 0,00 0,03 40 0,03

2000 23 33 1 57 0,10 0,06 0,00 0,05 60 0,04

2005 26 42 11 80 0,10 0,08 0,04 0,07 101 0,06

2008 35 51 17 104 0,13 0,10 0,06 0,09 143 0,09

2010 40 61 17 118 0,15 0,12 0,06 0,11 156 0,10

2015 61 71 23 155 0,24 0,16 0,08 0,16 202 0,14

2020 95 82 40 217 0,39 0,21 0,16 0,24 278 0,22

2025 126 95 43 264 0,52 0,28 0,19 0,33 335 0,29

2030 158 108 47 313 0,66 0,36 0,23 0,42 391 0,38

2035 176 120 47 343 0,75 0,44 0,26 0,50 425 0,45

2040 194 131 48 373 0,84 0,55 0,28 0,58 459 0,53

2045 205 145 48 397 0,90 0,69 0,30 0,66 486 0,62

2050 216 158 48 422 0,95 0,88 0,32 0,76 513 0,71

Tabelle 17:  Aufteilung der EE-Endenergie auf Nutzungszwecke und Anteile an der 
jeweiligen Endenergie; EE-Primärenergie und Anteil an ges. Primärenergie

BW-SZEN, 25.8.2012
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KLIMASCHUTZ IN BADEN-WÜRTTEMBERG

06.11.2020

Klimaplan des Landes nicht pünktlich �ertig

 VRD/fotolia.com

In einem Interview mit Christoph Link (Stuttgarter Zeitung) plädiert Umweltminister Franz
Untersteller (Grüne) für eine Verschiebung des fälligen Energie- und Klimaschutzkonzeptes auf die
nächste Legislaturperiode. Schuld daran sind Verzögerungen in der Ressortabstimmung und die
neuen Klimaziele aus Brüssel.

Von LED-Straßenlampen in Städten über Wärmeplanung der Kommunen bis hin zu
Energieberatungsstellen des Landes – solche Maßnahmen umfasst ein Katalog namens „Integriertes
Energie- und Klimaschutzkonzept“ (IEKK). Das IEKK wird sozusagen als Handlungsanweisung aus dem
Klimaschutzgesetz erstellt und muss von der Landesregierung alle fünf Jahre erneut werden. Doch im
Gespräch mit unserer Zeitung hat sich Landesumweltminister Franz Untersteller (Grüne) am
Donnerstag dafür ausgesprochen, die anstehende Novelle dieses von 2014 stammenden Konzeptes zu
verschieben – auf die Zeit nach der Landtagswahl im März 2021.

Ministerium �ür Umwelt, Klima und Energiewirtscha�t Baden-
Württemberg

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
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Mit dem Klimaschutzgesetz habe die Koalition wichtige Dinge auf den Weg gebracht, sagt Untersteller,
etwa die Fotovoltaikpflicht bei gewerblichen Neubauten oder die Pflicht zur kommunalen
Wärmeplanung. Und jetzt wäre eigentlich das IEKK dran, das im Entwurf schon vor der Sommerpause
fertig gewesen sei – mit 140 statt 108 Einzelpunkten.

„Aber seitdem ist einiges passiert“, sagt Untersteller. Zum einen sei das Konzept in der
Ressortabstimmung zu lange hängen geblieben, wobei vor allem ein Konflikt zwischen
 Verkehrsministerium (Grüne) und Wirtschaftsministerium (CDU) um den CO -Anteil im Verkehr die
Sache verzögert habe. Und es sei fraglich, ob man das Konzept überhaupt rechtzeitig vor der
Landtagswahl noch durchs Parlament bringen könne, angesichts sechswöchiger Anhörungsfristen und
der Tatsache, dass die letzte Plenarsitzung am 4. Februar ist.

Vor allem aber – betont Untersteller – haben sich die europäischen und deutschen
Rahmenbedingungen für den Klimaschutz in Baden-Württemberg völlig geändert, seit die EU-
Kommissionspräsidentin von der Leyen die Treibhausgasemission in der EU um 55 Prozent vermindern
will, das EU-Parlament sogar um 60 Prozent. „Vor diesem Hintergrund macht es keinen Sinn, das IEKK
noch vor der Landtagswahl durchzudrücken, obwohl es sich auf bald überholte Klimaschutzziele
bezieht“, sagt Untersteller. „Denn dann müssten wir es ja sofort wieder überarbeiten.“

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat bereits angekündigt, im Nachgang zu den
europäischen Entscheidungen im Dezember die deutschen Klimaziele nach oben anzupassen.
Untersteller rechnet damit, dass es bundesweit um eine Emissionsminderung „weit über 60 Prozent“
im Vergleich zum Basisjahr 1990 gehen könnte. Heruntergebrochen auf das Industrieland Baden-
Württemberg würde das bedeuten, dass man im Südwesten das Klimaschutzziel bei „50 bis 55 Prozent“
Treibhausgasminderung ansetzen müsse. Bisher liegt das landesweite Klimaziel bei einer Minderung um
42 Prozent bis zum Jahr 2030.

„Ich bedauere die Verschiebung sehr, aber so ist das in einer Koalition. Nicht alles geht in der gebotenen
Geschwindigkeit. Und beim Klimaschutz tut besonders sich die CDU nach wie vor schwer“, sagte
Minister Untersteller. „Ich hätte das neue IEKK gerne in dieser Legislaturperiode verabschiedet.“ Im
geplanten, neuen Maßnahmenbündel wären unter anderem ein flächendeckender Ausbau der
Energieberatung, ein Nachhaltigkeitstag an Schulen, eine Unterstützung von
Bürgerenergiegenossenschaften sowie ein Vorstoß zur klimafreundlichen Gestaltung von Abgaben,
Entgelten und Steuern enthalten gewesen.

Untersteller hatte schon vor geraumer Zeit deutlich gemacht, dass er einem neuen Kabinett nicht mehr
angehören möchte. Über die möglichen Nachschärfungen für das Energie- und Klimaschutzkonzept des
Landes, die eine neue Regierung im Lichte strengerer Klimaschutzziele vornehmen müsste, macht sich
Untersteller gleichwohl Gedanken. So könnte man etwa die Pflicht zum Bau von Fotovoltaikanlagen auf
Dächern auch auf privat genutzte Neubauten oder bei grundlegenden Renovierungen vorschreiben,
schlägt er vor. Möglich sei es auch, regionale Flächenziele zum Ausbau von Wind-, Solar- oder
Bioenergie vorzugeben, denn bisher hätten die Regionen zu wenig Verantwortung in dieser Sache.

Denkbar seien auch andere Maßnahmen: Man könnte über eine Nahverkehrsabgabe nachdenken und
über die Nutzung von Waldflächen für Windräder, so Umweltminister Untersteller: „30 Prozent unseres
Forstes gehören dem Land. Laut der Landesanstalt für Umwelt wären dort 1000 potenzielle Standorte

2
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für Windkraftanlagen.“ Mit dem bisherigen Koalitionspartner sei eine solche Maßnahme allerdings
„politisch heftig umstritten“ gewesen.

Quelle: , Christoph LinkStuttgarter Zeitung

https://www.stuttgarter-zeitung.de/
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Vorwort 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Oberbür-

germeisterinnen und Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes 

Baden-Württemberg gehen wir den nächsten 

Schritt, unser Klima konsequent zu schützen 

und Baden-Württemberg klimaneutral zu 

gestalten. Auch wenn wir in einzelnen Berei-

chen schon große Fortschritte erreicht haben, 

sind wir noch lange nicht am Ziel. Neben dem 

Verkehrssektor besteht insbesondere bei der 

Wärmewende großer Handlungsbedarf.

 

Hier müssen zwei Dinge gleichzeitig gesche-

hen. Zum einen muss der Wärmebedarf der 

Gebäude im Land drastisch reduziert werden. 

Zum anderen muss dafür Sorge getragen 

werden, dass der verbleibende Wärmebedarf 

auf klimaneutrale Weise gedeckt werden kann. 

Diesen Transformationsprozess auf der Ebene 

der Kommunen zu steuern, ist Gegenstand der 

kommunalen Wärmeplanung.

 

Diese komplexe Aufgabe kann nur mit plan-

vollem Vorgehen erfolgreich gelöst werden. Die 

Städte und Gemeinden sind zentraler Akteur 

dieses Prozesses. Es gilt aber auch, eine Vielzahl 

verschiedener Akteure in diesen Transforma-

tionsprozess zu integrieren. Denn wichtige 

Entscheidungen werden nicht nur von den 

Kommunen, sondern beispielsweise auch von 

den Bürgerinnen und Bürgern oder auch von 

großen überregionalen Versorgungsunterneh-

men getroffen, die ihre Gebäude ertüchtigen, 

ihre Heizsysteme erneuern oder Wärmenetze 

betreiben und mit erneuerbaren Energien 

speisen wollen.

 

Damit am Ende ein klimaneutrales und 

zugleich wirtschaftliches Wärmeversorgungs-

system entsteht, bedarf es einer strategischen 

Herangehensweise. Ich bin überzeugt, dass die 

Kommunen der richtige Akteur sind, diesen 

Strategieprozess vor Ort zu koordinieren und 

sinnvoll zu gestalten. Dies gilt vor allem für die 

Nutzung verschiedener Quellen erneuerbarer 

Energie und Abwärme, die häufig nur durch 

den vor Ort zu prüfenden Aus- und Neubau 

von Wärmenetzen gelingen kann.
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Die Wärmeplanung ist mehr als die Erstellung 

eines einzelnen Wärmeplans. Sie begleitet den 

Transformationsprozess der nächsten zwei bis 

drei Jahrzehnte und sollte bei allen städtebau-

lichen Planungen und Entwicklungen berück-

sichtigt und immer wieder der veränderten Lage 

angepasst werden. Und dabei ist unverzügliches 

Handeln angebracht, da sowohl die zentrale als 

auch die dezentrale Wärmeversorgung von lan-

gen Investitionszyklen geprägt sind. Fehlplanun-

gen von heute können ein langfristiges Hemm-

nis für notwendige Veränderungen darstellen.

 

Die Transformation der Wärmeversorgung zu 

einer klimaneutralen Wärmeversorgung und 

die kommunale Wärmeplanung als strategischer 

Steuerungsprozess sind von herausragender 

Bedeutung für das Gelingen des Klimaschutzes. 

Wir brauchen dafür die tatkräftige Unterstüt-

zung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

den Kommunen, wir benötigen aber auch das 

Engagement aller Unternehmen und natürlich 

aller Bürgerinnen und Bürger in Baden-Würt-

temberg.

 

Mit der Regelung der kommunalen Wärme-

planung als strategischen Planungs- und Trans-

formationsprozess betreten wir gemeinsam 

Neuland. Um dabei Orientierung zu bieten, 

soll dieser Leitfaden den an der Wärmeplanung 

beteiligten Akteurinnen und Akteuren als 

Hilfestellung und Informationsquelle dienen. 

Darüber hinaus steht das Kompetenzzentrum 

Wärmewende der KEA Klimaschutz- und Ener-

gieagentur Baden-Württemberg GmbH für alle 

Fragen rund um das Thema Wärmeplanung und 

Wärmewende zur Verfügung, damit Sie dieses 

Instrument in den Kommunen möglichst erfolg-

reich mit Leben füllen. In naher Zukunft werden 

weitere Informationen und Hilfsdoku mente 

veröffentlicht und der Aufbau eines Netzwerks 

regionaler Beratungsstellen für die Wärmewende 

erfolgen. Dieser Leitfaden richtet sich sowohl an 

die durch das Klimaschutzgesetz zur Erstellung 

eines Wärmeplans verpflichteten Stadtkreise 

und Großen Kreisstädte als auch an alle übri-

gen Städte und Gemeinden, die wir demnächst 

durch ein Förderprogramm zur Wahrnehmung 

dieser Aufgabe ermuntern wollen.

 

Ich hoffe, dass wir Sie durch diese Maßnah-

men bei Ihrer wichtigen Aufgabe unterstützen 

können und bedanke mich schon jetzt für Ihre 

Unterstützung im Kampf gegen den Klima-

wandel.

 

 

 

 

 

Franz Untersteller MdL 

Minister für Umwelt, Klima und 

Energiewirtschaft des Landes 

Baden-Württemberg
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  Die Wärmewende erfordert zunächst 

eine drastische Reduzierung des Wärmebedarfs 

unserer Gebäude. Doch es ist offensichtlich, dass 

auch künftig noch erhebliche Mengen Energie 

für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme 

eingesetzt werden müssen. Diese müssen wir 

nach und nach möglichst vollständig aus unter-

schiedlichen Quellen erneuerbarer Energien 

und Abwärme decken, um den Gebäudebestand 

klimaneutral zu machen. Da Wärme nicht so 

leicht transportierbar ist wie Strom, muss dieser 

Transformationsprozess unter Berücksichtigung 

der Gegebenheiten vor Ort gestaltet werden. 

Dabei kommt den Kommunen eine zentrale 

Rolle zu, die sie mit dem Prozess der Wärme-

planung erfüllen. Jede Kommune entwickelt 

im kommunalen Wärmeplan ihren Weg zu 

einer klimaneutralen Wärmeversorgung, der die 

jeweilige Situation vor Ort bestmöglich berück-

sichtigt. Ein solcher Plan ist immer in Prozesse 

eingebettet: Er dient als strategische Grundlage, 

um konkrete Entwicklungswege zu finden und 

die Kommune in puncto Wärmeversorgung 

zukunftsfähig zu machen. Dabei wird er auch zu 

einem wichtigen Werkzeug für eine nachhaltige 

Stadtentwicklung.

 

Mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes gibt 

das Land Baden-Württemberg allen Gemeinden 

die Chance, einen kommunalen Wärmeplan zu 

erstellen und fortzuschreiben. Die großen Kreis-

städte müssen bis zum 31. Dezember 2023 einen 

Wärmeplan vorlegen. Mit der Wärmeplanung 

macht sich die Gemeinde die Wärmeversorgung 

als Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge zu 

Eigen. Die kommunale Entscheidungsebene und 

die Verwaltung entwerfen einen strategischen 

Fahrplan, der ihrer Arbeit in den kommenden 

Jahrzehnten Orientierung verleiht.

 

Ein kommunaler Wärmeplan umfasst vier 

Elemente:

1. Bestandsanalyse

Erhebung des aktuellen Wärmebedarfs und 

-verbrauchs und der daraus resultierenden 

Treibhausgas-Emissionen, einschließlich 

Informationen zu den vorhandenen Gebäude-

typen und den Baualtersklassen, der Versor-

gungsstruktur aus Gas- und Wärmenetzen, 

Heizzentralen und Speichern sowie Ermittlung 

der Beheizungsstruktur der Wohn- und Nicht-

wohngebäude.

 

2. Potenzialanalyse

Ermittlung der Potenziale zur Energieein-

sparung für Raumwärme, Warmwasser und 

Prozesswärme in den Sektoren Haushalte, Ge-

werbe-Handel-Dienstleistungen, Industrie und 

öffentlichen Liegenschaften sowie Erhebung 

der lokal verfügbaren Potenziale erneuerbarer 

Energien und Abwärmepotenziale.

Die kommunale Wärmeplanung 
in Kürze
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3. Aufstellung Zielszenario

Entwicklung eines Szenarios zur Deckung des 

zukünftigen Wärmebedarfs mit erneuerbaren 

Energien zur Erreichung einer klimaneutralen 

Wärmeversorgung. Dazu gehört eine räumlich 

aufgelöste Beschreibung der dafür benötigten 

zukünftigen Versorgungsstruktur im Jahr 2050 

mit einem Zwischenziel für 2030. Dies gelingt 

durch die Ermittlung von Eignungsgebieten für 

Wärmenetze und Einzelversorgung.

 

4. Wärmewendestrategie

Formulierung eines Transformationspfads zur 

Umsetzung des kommunalen Wärmeplans, mit 

ausgearbeiteten Maßnahmen, Umsetzungsprio-

ritäten und Zeitplan für die nächsten Jahre und 

einer Beschreibung möglicher Maßnahmen 

für die Erreichung der erforderlichen Energie-

einsparung und den Aufbau der zukünftigen 

Energieversorgungsstruktur.

Der Prozess der kommunalen Wärmeplanung 

führt Potenziale und Bedarf systematisch zu-

sammen. Auf diese Weise lassen sich Einsatz-

möglichkeiten der Energiequellen im künftigen 

Energiesystem definieren und lokal umsetzen. 

Bei der nachfolgenden Einbindung des kom-

munalen Wärmeplans in die weiteren kommu-

nalen Planungsaufgaben sollten die Beteiligten 

der Wärme- und Stadtplanung sich regelmäßig 

abstimmen.

 

Ein kommunaler Wärmeplan wirkt dabei als 

Routenplaner. Denn seine Ergebnisse und 

Handlungsvorschläge dienen dem Gemeinderat 

und den Ausführenden als Grundlage für die 

weitere Stadt- und Energieplanung. Während 

des gesamten Prozesses gilt es, die Inhalte ande-

rer Vorhaben der Kommune, etwa die der Bau-

leit- oder Regionalplanung, zu berücksichtigen.

Bild: KEA-BW
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  Der kommunale Wärmeplan ist ein zen-

trales Instrument für eine klimaneutrale Stadt-

entwicklung und für das Erreichen des klima-

neutralen Gebäudebestands aller Kommunen 

in Baden-Württemberg spätestens bis zum Jahr 

2050. Der große Mehrwert eines kommunalen 

Wärmeplans besteht darin, dass er kommunalen 

Entscheidungsträgerinnen und -trägern sowie 

der Verwaltung mit ihren Fachabteilungen 

einen strategischen Fahrplan und Handlungs-

möglichkeiten für eine erfolgreiche Wärme-

wende für die kommenden Jahrzehnte liefert.

 

Die Novelle des Klimaschutzgesetzes Baden- 

Württemberg (KSG BW) macht Wärmeplanung 

mit der Verpflichtung zur Erstellung und Fort-

schreibung eines kommunalen Wärmeplans 

für Stadtkreise und Große Kreisstädte zum Teil 

der kommunalen Daseinsvorsorge. Kommunale 

Wärmeplanung im Sinne dieses Gesetzes ist 

ein strategischer Planungsprozess mit dem Ziel 

der klimaneutralen Wärmeversorgung bis zum 

Jahr 2050. Die Aufstellung eines kommunalen 

Wärmeplans ist Bestandteil dieses Prozesses. 

Die zentralen Schritte zur Erstellung des kom-

munalen Wärmeplans sind nach § 7c Absatz 2 

KSG BW geregelt:

 

1. Bestandsanalyse (Kapitel 3.2)

Erhebung des aktuellen Wärmebedarfs und 

-verbrauchs und der daraus resultierenden 

Treibhausgas-Emissionen, einschließlich 

Informationen zu den vorhandenen Gebäude-

typen und den Baualtersklassen, der Versor-

gungsstruktur aus Gas- und Wärmenetzen, 

Heizzentralen und Speichern sowie Ermittlung 

der Beheizungsstruktur der Wohn- und Nicht-

wohngebäude

2. Potenzialanalyse (Kapitel 3.3)

Ermittlung der Potenziale zur Energieein-

sparung für Raumwärme, Warmwasser und 

Prozesswärme in den Sektoren Haushalte, Ge-

werbe-Handel-Dienstleistungen, Industrie und 

öffentlichen Liegenschaften sowie Erhebung 

der lokal verfügbaren Potenziale erneuerbarer 

Energien und Abwärmepotenziale

 

3. Aufstellung Zielszenario (Kapitel 3.4 – 3.5)

Entwicklung eines Szenarios zur Deckung des 

zukünftigen Wärmebedarfs mit erneuerbaren 

Energien zur Erreichung einer klimaneutralen 

Wärmeversorgung. 

Dazu gehört eine räumlich aufgelöste Be-

schreibung der dafür benötigten zukünftigen 

Versorgungsstruktur im Jahr 2050 mit einem 

Zwischenziel für 2030. Dies gelingt durch die 

Ermittlung von Eignungsgebieten für Wärme-

netze und Einzelversorgung.

 

4. Wärmewendestrategie (Kapitel 4)

Formulierung eines Transformationspfads zur 

Umsetzung des kommunalen Wärmeplans, mit 

ausgearbeiteten Maßnahmen, Umsetzungsprio-

ritäten und Zeitplan für die nächsten Jahre und 

einer Beschreibung möglicher Maßnahmen 

für die Erreichung der erforderlichen Energie-

einsparung und den Aufbau der zukünftigen 

Energieversorgungsstruktur

 

Für die Entwicklung des kommunalen Wärme-

plans kann der Vergleich der Wärmekosten 

verschiedener Versorgungsoptionen, wie 

Wärmenetze oder Einzelversorgung, gebiets-

scharf zusätzlich wichtige Informationen liefern 

(Kapitel 3.6).

Einführung in den Leitfaden

01
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Informationen aus den oben genannten Schrit-

ten werden für das gesamte Gebiet der jeweili-

gen Gemeinde räumlich aufgelöst dargestellt.

 

Hierauf aufbauend werden im kommunalen 

Wärmeplan mögliche Handlungsstrategien und 

Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizi-

enz und damit einhergehend zur Reduzierung 

und klimaneutralen Deckung des Wärme-

energiebedarfs entwickelt. Ein kommunaler 

Wärmeplan ist Grundlage für die Verknüpfung 

der energetischen Gebäudesanierung mit 

einer klimaneutralen Wärmeversorgung. Diese 

strategische Planung der Wärmeversorgung 

einer Kommune bildet die Grundlage für die 

Umsetzung.

 

Innerhalb von drei Monaten nach Fertigstellung 

müssen folgende Informationen, die sich auf das 

gesamte Gemeindegebiet beziehen, in einer vom 

Land bereitgestellten elektronischen Datenbank 

erfasst werden (§ 7d Absatz 2 KSG BW):

• der aktuelle Jahresendenergiebedarf für die 

Wärmeversorgung, aufgeteilt nach Energie-

trägern und Sektoren

• der für die Jahre 2030 und 2050 abgeschätzte 

Jahresendenergiebedarf für die Wärmever-

sorgung, aufgeteilt nach Energieträgern und 

Sektoren

• genutztes Endenergiepotenzial zur klima-

neutralen Wärmeversorgung aus erneuer-

baren Energien sowie Abwärme und Kraft- 

Wärme-Kopplung

Gemäß § 7e Absatz 2 KSG BW werden 

Kommunen zum Zweck der Erstellung eines 

kommunalen Wärmeplans ermächtigt, gebäu-

descharfe Daten bei Energieunternehmen und 

Bezirksschornsteinfegern zu erheben. Von 

dieser Datenerhebungsermächtigung können 

auch diejenigen Kommunen Gebrauch machen, 

die freiwillig kommunale Wärmepläne aufstel-

len. Jede Kommune muss dabei sicherstellen, 

dass in den veröffentlichen Wärmeplänen keine 

Rückschlüsse auf Einzelpersonen oder Betriebe 

möglich sind. Für die Aggregation dieser Daten 

sind mindestens fünf Gebäude zu einer Einheit 

zusammenzufassen (für Details siehe Abschnitt 

3.2.3 und Angaben zum Datenschutz am Text-

ende).

 

Der Leistungsumfang eines kommunalen 

Wärmeplans ist am Ende dieses Leitfadens als 

Anlage aufgeführt.

  FAH R PL AN ZUR E RSTELLUNG E INES KOM MUNALEN WÄR MEPL ANS

 

Stadtkreise und Große Kreisstädte sind verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2023 einen kommu-

nalen Wärmeplan im Sinne von § 7c Absatz 2 KSG BW aufzustellen. Dieser ist spätestens alle 

sieben Jahre nach der jeweiligen Erstellung unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklungen 

fortzuschreiben. Auch die nicht verpflichteten Kommunen können einen kommunalen Wärme-

plan im Sinne von § 7c Absatz 2 KSG BW aufstellen. Die zur Wärmeplanung verpflichteten 

Kommunen müssen die erforderlichen Daten innerhalb von drei Monaten nach Fertigstellung, 

spätestens bis zum 31. Dezember 2023, beim zuständigen Regierungspräsidium vorlegen. Fort-

schreibungen nach § 7d Absatz 1 Satz 2 KSG BW sind innerhalb von drei Monaten nach Fertig-

stellung vorzulegen. Soweit kommunale Wärmepläne bereits vor dem 24. Oktober 2020 erstellt 

wurden und die Anforderungen nach § 7c Absatz 2 KSG BW erfüllen, sind diese bis spätestens 

ein Jahr nach diesem Datum vorzulegen.
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1.1 BEDEUTUNG DE R KOM MUNALEN 

WÄR MEPL ANUNG IN DE R WÄR ME WEN DE

Die Frage, wie wir in Zukunft unsere Häuser 

ohne den Einsatz fossiler Energien effizient und 

kostengünstig beheizen sowie Gewerbe- und 

Industriebetriebe mit Prozesswärme versor-

gen, kann nicht ausschließlich auf der Ebene 

des einzelnen Gebäudes oder Unternehmens 

beantwortet werden. Genauso wenig darf die 

notwendige Transformation in den Sektoren 

Stromversorgung, industrielle Prozesswärme 

und Verkehr außer Acht gelassen werden.

 

Die Weiterentwicklung der Wärmeversorgung 

und der dafür notwendigen Infrastruktur sowie 

die Bereitstellung der erforderlichen Flächen für 

die Nutzung erneuerbarer Energien und thermi-

scher Speicher sind ohne kommunale Wärme-

planung vor Ort kaum möglich. Dabei ist es 

notwendig, immer das gesamte Energiesystem 

und Ziele sowie Planungen auf übergeordneter 

Ebene im Blick zu behalten.

 

Die kommunale Wärmeplanung muss die 

Grundlagen dafür liefern, vollständig auf 

erneuerbare Energien umzusteigen. Das gilt 

einerseits in Gebieten mit Wärmenetzen und 

andererseits dort, wo Einzelheizungen zum 

Einsatz kommen. Außerdem muss sie für alle 

Bürgerinnen und Bürger transparent aufzeigen 

wie der Umbau, die sogenannte Transformation 

der Wärmeversorgung, parallel zur Entwicklung 

des Wärmeverbrauchs erfolgen soll.

 

Die folgende Zusammenstellung von Fragen 

gibt einen Überblick über die Aufgaben der 

kommunalen Wärmeplanung auf technisch-

wirtschaft licher Ebene:

• Wo können welche Formen erneuerbarer 

Energien genutzt werden? 

• Welche Flächen werden dafür benötigt?

• Wo können Heizzentralen aufgebaut werden?

• Wo gibt es welche Abwärmequellen, die 

genutzt werden können?

• Wo liegen die Quartiere, in denen Wärme-

netze (aus-)gebaut werden können? Wo ist 

dies ökonomisch nicht sinnvoll? Welche 

Faktoren spielen dabei eine Rolle?

• Wie wird die Wärmeversorgung in den 

Quartieren gestaltet, die nicht mit einem 

Wärmenetz erschlossen werden?

• Wie werden zukünftig Neubaugebiete und 

neue Industrie- und Gewerbegebiete klima-

neutral versorgt?

• Welche Zukunftsperspektive haben die unter-

schiedlichen Gasnetze in der Kommune?

 

Ein kommunaler Wärmeplan als Planungs-

grundlage zeigt der Kommune Handlungsmög-

lichkeiten auf. Die im kommunalen Wärmeplan 

ausgewiesenen Eignungsgebiete für Wärme-

netze oder Einzelversorgung sowie Einzelmaß-

nahmen sind nicht verpflichtender Natur. Sie 

dienen vielmehr als Grundlage für die weitere 

Stadt- und Energieplanung und müssen daher 

an den jeweiligen kommunalen Schnittstellen 

konsequente Beachtung finden.

 

Der Umbau der Wärmeversorgung wird viele 

Jahre dauern. Daher und aufgrund der langen 

Investitionszyklen im Gebäude- und Infrastruk-

turbereich müssen schon heute wegweisende 

Entscheidungen getroffen werden, um allen 

kommunalen Akteuren langfristige Orientie-

rung zu bieten. Der Fokus aller Überlegungen 

und Strategien muss dabei auf das Ziel der 

klimaneutralen Wärmeversorgung im Jahr 

2050 gelegt werden. Der große Mehrwert des 

Wärmeplans liegt also darin, dass kommunale 

Entscheidungsträger, die Verwaltung mit ihren 

Fachabteilungen, Energieunternehmen und die 

Bürgerschaft einen Fahrplan für die kommen-

den Jahrzehnte erhalten.
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1. 2 Z IELGRUPPEN DES LE ITFADENS

Dieser Leitfaden richtet sich an alle Kommunen 

im Land. Das sind sowohl die durch das Klima-

schutzgesetz zur Wärmeplanung verpflichteten 

Stadtkreise und Großen Kreisstädte als auch die 

Kommunen, die freiwillig kommunale Wärme-

pläne erarbeiten.

 

Angesprochen sind einerseits die politischen 

Entscheidungsträgerinnen und -träger in den 

Städten und Gemeinden, andererseits die mit 

der kommunalen Wärmeplanung befassten 

Fachabteilungen innerhalb der Verwaltungen. 

Kapitel 2 fasst die „Hintergründe der kommu-

nalen Wärmeplanung“ zusammen. Kapitel 4 

„Ausarbeitung kommunale Wärmewendestra-

tegie“, Kapitel 5 „Prozessbeschreibung der 

kommunalen Wärmeplanung“ und Kapitel 6 

„Umsetzung des kommunalen Wärmeplans“ 

wenden sich an die Hauptakteure der kommu-

nalen Wärmeplanung.

 

Weiterhin sollen Planungsbüros, die im Auftrag 

der Kommunen Wärmepläne erstellen, durch 

den vorliegenden Handlungsleitfaden in ihrer 

fachlichen Arbeit unterstützt werden. Das 

methodische Kapitel 3 „Erstellung eines kom-

munalen Wärmeplans“ dient der Unterstützung 

der fachlichen Erarbeitung des kommunalen 

Wärmeplans. Damit kommunale Vertreterin-

nen und Vertreter Einblicke in den Ablauf der 

Erstellung eines Wärmeplans erhalten können, 

sind Kurzzusammenfassungen der technischen 

Arbeitsschritte in Kapitel 3 vorangestellt. Als 

Schnittstelle zwischen Fach- und Wärmepla-

nung dient Kapitel 4. Eine Anlage mit dem 

„Leistungsumfang kommunaler Wärmeplan“ 

sowie „Angaben zum Datenschutz“ sind am 

Ende dieses Leitfadens aufgeführt.

Dieser Leitfaden soll helfen, eine gute Pla-

nungspraxis der kommunalen Wärmeplanung 

im Land zu etablieren. Er wird zu gegebener 

Zeit aktualisiert und ergänzt.

 

P I LOTPHASE KOM MUNALE WÄR ME

PL ANUNG

Die Erstellung dieses Leitfadens wurde durch 

einen intensiven Arbeitsprozess des gemein-

schaftlichen Experimentierens begleitet. Durch 

einen mehrmonatigen Prozess mit mehreren 

Arbeitsphasen konnte sichergestellt werden, 

dass vorhandene Praxiserfahrungen aus 

Kommunen mit ihren Planungsbüros in diesen 

Leitfaden einfließen. Unter Koordination des 

Ministeriums für Umwelt, Klima und Ener-

giewirtschaft und der KEA Klimaschutz- und 

Energieagentur Baden-Württemberg beteiligten 

sich die Städte Baden-Baden, Bruchsal und 

Freiburg im Breisgau an der Pilotphase.

 

1. 3  UNTE RSTÜT ZUNGSANGEBOTE

Das Kompetenzzentrum Wärmewende der KEA 

Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Würt-

temberg GmbH (KEA-BW) ist der landesweit 

erste Ansprechpartner für alle Kommunen, die 

Wärmepläne ausarbeiten. Es ist geplant, einen 

Erfahrungsaustausch zwischen Kommunen und 

Fachplanern zu organisieren und darüber hin-

aus fachliche Unterstützung anzubieten. Zudem 

werden Beratungsstellen zur Unterstützung der 

Kommunen verteilt auf die Regionen im Land 

eingerichtet.

Weiterführende Informationen:

Ì Gesetzestext: 

www.landesrecht-bw.de

Ì Kompetenzzentrum 

Wärmewende KEA-BW: 

www.kea-bw.de/waerme-

wende

https://www.landtag-bw.de/Gesetzesbeschluesse.html
https://www.kea-bw.de/waermewende
https://www.kea-bw.de/waermewende
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ENERGIEQUELLEN UMWANDLUNG

Fossile Brennstoffe

BEDARF

Mobilität

Wärme

Strom

Verbrennungsmotor

Heizkessel

Kraftwerke

2 .1 AUSGANGSSITUATION UN D Z IEL

SE T ZUNG 

  Um die Klimaziele auf globaler, europä-

ischer und nationaler Ebene sowie auf Landes-

ebene zu erreichen, ist eine vollständige Trans-

formation des Energiesystems erforderlich. Eine 

der größten Herausforderungen ist dabei, den 

Wärmesektor zu dekarbonisieren, also langfris-

tig ohne fossile Energieträger auszukommen. 

Dieser Sektor umfasst das Heizen von Gebäu-

den, die Warmwasserbereitung, die Bereitstel-

lung von Prozesswärme aber auch das Kühlen. 

Die Transformation zum klimaneutra len Gebäu-

debestand spätestens im Jahr 2050 muss dabei 

mit Blick auf die möglichen Synergien zwischen 

allen Sektoren durchgeführt werden.

 

Sehr stark vereinfacht stellt sich ein Energiesys-

tem, das nahezu vollständig auf fossilen Ener-

gieträgern basiert, wie folgt dar (Abbildung 1):

Hintergründe der 
kommunalen Wärmeplanung

In nahezu allen Sektoren werden Anlagen 

eingesetzt, in denen fossile Energieträger zum 

Einsatz kommen: Öl- und Gaskessel zur Gebäu-

deheizung, Dampfkraftwerke auf Kohle- und 

Gasbasis zur Stromerzeugung sowie Verbren-

nungskraftmaschinen in den verschiedenen 

Bereichen der Mobilität. Die Flexibilität des 

Gesamtsystems resultiert aus der Speicher-

fähigkeit und der sofortigen Verfügbarkeit der 

fossilen Energieträger Kohle, Öl und Erdgas.

 

Das vereinfachte Schema in Abbildung 1 steht 

heute für circa 85 Prozent des Endenergiever-

brauchs in Deutschland. Nur circa 15 Prozent 

des Energieverbrauchs wurden 2020 durch 

erneuerbare Energien gedeckt.

Abbildung 1: Struktur des heutigen nahezu fossilen Energiesystems für die Bedarfssektoren Wärme, Strom und 
Mobilität mit Untergliederung in Energiequellen, Umwandlungsarten und Bedarf.

02
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ENERGIEQUELLEN UMWANDLUNG BEDARF

Bioenergie

Mobilität

Wärme

Verbrennungsmotor

Strom

SchieneElektroautoSynFuels / P2X

Speicher

Biomasse
Wind

PV
Geothermie

(Wasser)

Wärmenetze
Abwärme

Solarthermie
Geothermie

KWK-Anlagen

Heizkessel WärmeWärme

Speicher
Wärme-
speicher

Kleine
WP

StromStrom

Große 
WP

Das transformierte Energiesystem, mit dem die 

Pariser Klimaziele eingehalten werden können, 

zeichnet sich in stark verkürzter Form dagegen 

durch folgende Merkmale aus (Abbildung 2):

 

 

 

 

• Der Bedarf in allen Sektoren wird reduziert.

• Es kommen 100 Prozent erneuerbare Ener-

gien zum Einsatz.

• Die Synergien zwischen den Sektoren Wär-

me, Elektrizität und Mobilität werden in vol-

lem Umfang genutzt, um maximale Effizienz 

und niedrige Kosten in allen Teilbereichen zu 

erreichen.

Abbildung 2: Komplexe Struktur des Energiesystems der Zukunft mit 100 Prozent erneuerbaren Energien.
Quelle: Grafik verändert nach Research Center 4DH, Universität Aalborg. Abkürzung WP: Wärmepumpe.

Der Vergleich des Schemas zwischen Abbildung 

1 und Abbildung 2 macht den Unterschied 

deutlich: Das transformierte Energiesystem ist 

durch eine weitaus höhere Komplexität und 

durch eine stärkere Kopplung zwischen den 

Sektoren Wärme, Elektrizität und Verkehr 

gekennzeichnet. Daraus folgt, dass in Zukunft 

neben den Gestehungskosten, die Kosten für 

Umwandlung, Verteilung und Speicherung der 

Energie stärker ins Gewicht fallen werden. 

Dies verdeutlicht, dass die Transformation der 

Wärmeversorgung nur als Gesamtsystem gelin-

gen kann.

 

Die in Abbildung 2 genannten Technologien zur 

Wärmeerzeugung stehen heute schon marktreif 

und bewährt zur Verfügung.
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Thermische Netze
(Wärme, Kälte) Einzelheizungen

Reduktion des
Wärmebedarfs

Als Technologien für die dezentrale oder 

zentrale Bereitstellung von klimaneutraler 

Wärme, insbesondere zur Heizwärme- und / 

oder Warmwasser bereitstellung, kommen im 

wesentlichen Biomassekessel, Solarthermie-

anlagen auf Frei- oder Dachflächen und die 

Erschließung von allen Arten der Umweltwär-

me (wie aus Erdreich, Grundwasser, Gewässer) 

durch Wärmepumpen in Frage.

 

Wo möglich, kann das stellenweise große 

Potenzial der Tiefen Geothermie erschlos-

sen werden. Unvermeidbare Abwärme, zum 

Beispiel aus technischen Prozessen oder dem 

kommunalen Abwasser, ist als weitere wich-

tige Wärmequelle zu nennen und im Rahmen 

der kommunalen Wärmeplanung zu berück-

sichtigen. Kapitel 3.3 geht ausführlich auf die 

verschiedenen Wärmequellen ein.

 

 

 

2 . 2  DRE I K L ANG DE R WÄR MEPL ANUNG

Vor dem Hintergrund der klimapolitischen 

Ziele und der daraus zwingend notwendigen 

Dekarbonisierung der Wärmeversorgung erar-

beitet die kommunale Wärmeplanung lokal um-

setzbare Lösungen für den Wärmesektor. Dabei 

werden die drei Handlungsfelder betrachtet, die 

abhängig von den örtlichen Rahmenbedingun-

gen optimiert werden (Abbildung 3):

• Reduktion des Wärmebedarfs in Gebäuden

• erneuerbare Wärme- und Kälteversorgung 

mit thermischen Netzen

• mit erneuerbaren Energien betriebene Einzel-

heizungen

 

Aufgabe der Wärmeplanung ist es, Lösungen 

für den Wärmesektor zu erarbeiten, die durch 

ein Austarieren der drei oben genannten Hand-

lungsfelder erreicht werden können.

2 . 2 .1 EFF IZ IENZ AUF DE R NAC HFR AGESE ITE

Da der aktuelle Wärmebedarf nicht durch die 

vorhandenen und noch zu erschließenden 

erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden 

kann, ist eine signifikante Reduktion des Wär-

mebedarfs durch umfangreiche Sanierungsmaß-

nahmen Grundvoraussetzung für das Gelingen 

der Wärmewende.

 

 

 

Eine richtig durchgeführte Gebäudesanierung 

hat einerseits hohe Einsparungen zur Folge, 

verursacht jedoch auf der anderen Seite auch 

hohe Investitionskosten. Die Bereitstellung der 

erforderlichen Wärmemengen kann nachhaltig 

jedoch nur gelingen, wenn das heutige Ver-

brauchsniveau deutlich abgesenkt wird. Eine 

ausführliche Bewertung des baulichen Wärme-

schutzes wurde im Positionspapier der KEA-

BW „Über den Sinn von Wärmedämmung“ 

vorgenommen (Kienzlen, et al., 2015).

Abbildung 3: Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung: Optimale Gewichtung zwischen Reduktion des Wärmebe-
darfs, thermischen Netzen und Einzelheizungen. Quelle: Grafik verändert nach (Djoerup, et al., 2019).
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Flexibilität

KWK – Power-to-heat

Stromsektor
Hohe Anteile Wind
und PV

Wärmenetze Thermische Speicher

Optionen EE
Solar- / Geothermie

Strukturelle Effizienz
Abwärme

2 . 2 . 2 WÄR ME VE RSORGUNG M IT WÄR ME

NE T ZEN

Wärmenetze können wichtige Systemdienstleis-

tungen für ein integriertes und zukunftsfähiges 

Energiesystem zur Verfügung stellen, weswegen 

ihnen bei der Transformation der Wärmewende 

eine zentrale Rolle beigemessen wird (Kienzlen 

et al., 2014). Zu diesen Systemdienstleistungen 

gehören (Abbildung 4):

• Flexibilität und Vielfalt bei der Nutzung 

lokaler erneuerbarer Energien, wie große 

Solarthermie, Tiefe Geothermie, Umwelt-

wärme, Biomasse

• Deckung der verbleibenden Bedarfslücken 

der Stromerzeugung aus Sonne und Wind 

(Residuallasten) durch bedarfsgerecht betrie-

bene, stromnetzgeführte Kraft-Wärme-Kopp-

lung in den Heizzentralen

• Erhöhung der Effizienz im Energiesystem 

aufgrund der Möglichkeit, vielfältige Abwär-

mequellen nutzen zu können

• Flexibilitätsgewinne im Wärme- und Strom-

bereich durch Einbindung großer thermischer 

Speicher

• kommunale Steuerungsfunktion zur Sen-

kung des Ausstoßes vermeidbarer Treib-

hausgas-Emissionen durch netzgebundene 

Wärmeversorgung

Die Wirtschaftlichkeit von Wärmenetzen ist 

von einer Vielzahl von Faktoren abhängig und 

muss dabei von Fall zu Fall bewertet werden. 

Ein wichtiger Faktor sind dabei hohe An-

schlussdichten. Liegen diese vor, können Wär-

menetze nicht nur in Großstädten und dicht 

besiedelten Quartieren, sondern auch in klei-

neren Städten und Gemeinden einen großen 

Teil der Wärmeversorgung übernehmen (Kapi-

tel 3.5). Für Bestandsnetze mit Anteilen fossiler 

Brennstoffe müssen Transformations pläne zum 

Erreichen der klimaneutralen Wärme versorgung 

bis zum Jahr 2050 erarbeitet werden.

 

Wärmenetze können in Konkurrenz zu be-

stehenden Gasnetzen stehen. Eine parallele 

Verlegung von Verteilnetzen ist wegen der 

daraus resultierenden grundsätzlich geringen 

Anschlussdichten – zumindest auf Dauer – 

nicht sinnvoll.

Abbildung 4: Gesamtübersicht über die stromnetzdienlichen Systemdienstleistungen von Wärmenetzen im Ener-
giesystem mit sehr hohen Anteilen erneuerbarer Energien.
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Aufbau, Verdichtung und Erweiterung von 

Wärmenetzen sind komplexe Planungsaufga-

ben. Um die erforderlichen hohen Anschluss-

dichten zu erreichen, müssen potenzielle Ab-

nehmer frühzeitig eingebunden und als Kunden 

gewonnen werden. 

 

Ein entsprechender planerischer Rahmen ist 

eine wichtige Voraussetzung dafür. Anders als 

bei der dezentralen Versorgung sind in den 

Planungsprozess zahlreiche Akteure eingebun-

den. Das Gleiche gilt auch für den Rückzug von 

Gasverteilnetzen. Die betroffenen Abnehmer 

müssen sehr frühzeitig informiert und einge-

bunden werden (Kapitel 6.2).

 

2 . 2 . 3  WÄR ME VE RSORGUNG M IT E INZEL

HE IZUNGEN

In Quartieren, die bislang nicht mit Wärme-

netzen erschlossen worden sind und in denen 

auch in Zukunft Wärmenetze nicht wirtschaft-

lich betrieben werden können, werden weiter-

hin dezentrale Einzelheizungen zur Objektver-

sorgung zum Einsatz kommen. Auch in diesen 

Siedlungsgebieten besteht die Notwendigkeit, 

die heute noch weit verbreiteten fossilen Ener-

gieträger Heizöl (circa 36 Prozent Anteil an der 

Wärmeversorgung) und Erdgas (circa 45 Pro-

zent) durch erneuerbare Energien zu ersetzen.

 

Die nachfolgenden technisch/ökonomischen 

Aspekte können ausschlaggebend dafür sein, 

dass ein Gebiet im Zuge der Wärmeplanung 

als Eignungsgebiet für die Einzelversorgung 

eingestuft wird:

• Die Wärmebedarfsdichte im jeweiligen 

Quartier ist für den Bau von Wärmenetzen 

zu niedrig.

• Es befinden sich keine großen, bereits gut 

ausgebauten Wärmenetze in unmittelbarer 

Nähe, die einen Anschluss eines Quartiers 

unter technischen und ökonomischen Ge-

sichtspunkten möglich machen würde.

• Ländliche Siedlungen sind in ihrer räumli-

chen Ausdehnung zu klein, um ökonomisch 

tragfähige Wärmenetze aufbauen und betrei-

ben zu können.

• Es steht keine (Ab-)Wärmequelle mit ausrei-

chendem Wärmeangebot zur Verfügung, die 

in unmittelbarer Nähe wirtschaftlich zentral 

erschlossen werden kann.

 

Es ist davon auszugehen, dass bei der dezen-

tralen Einzelversorgung von Gebäuden im 

Wesentlichen Wärmepumpen und zu klei-

nen Teilen Biomassekessel für die dezentrale 

Einzelversorgung von Gebäuden zur Verfügung 

stehen werden (Abbildung 2).

 

Um Wärmepumpen effizient betreiben zu 

können, muss die Temperatur des Heizungsvor- 

und -rücklaufs so gering wie möglich sein. Dies 

wird dadurch erreicht, dass eine energetische 

Optimierung der Gebäudehülle, aber auch eine 

Optimierung der Heizungsanlage und Wärme-

verteilung vorgenommen wird.

 

Während der Transformationsphase der Wär-

meversorgung im Verlauf der nächsten 30 Jahre 

werden Biomasseheizungen, vorwiegend in 

Form von Pelletkesseln, ebenfalls eine Rolle bei 

der Gebäudeheizung spielen. Daneben ist zu 

erwarten, dass im ländlichen Raum die lokale 

Restholznutzung eine eher wieder steigende 

Bedeutung erlangen wird.

 

Erdgas wird aller Voraussicht nach derjenige 

fossile Energieträger sein, der noch am längsten 

im Energiesystem zum Einsatz kommen wird. 

Aber auch dieser Energieträger muss langfristig 

durch erneuerbare Energien ersetzt werden.
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Allein die Umstellung auf synthetische Brenn-

stoffe ist dabei nicht zielführend. Die erfor-

derliche Menge regenerativen Stroms für die 

Herstellung der synthetischen Brennstoffe steht 

in Deutschland mit großer Wahrscheinlichkeit 

langfristig nicht zur Verfügung. In jedem Fall 

wird die theoretisch mögliche Umstellung auf 

flüssige und gasförmige synthetische Brennstof-

fe aus Wind- und Sonnenstrom zu erheblichen 

Kosten führen. Die reine Verbrennung in Heiz-

kesseln wird mit synthetischen Brennstoffen 

zu einem sehr hohen Bedarf an regenerativem 

Strom führen und wirtschaftlich kaum darstell-

bar sein.

 

Aus Gründen der Effizienz und der Wirtschaft-

lichkeit folgt daraus, dass grüne synthetische 

Brennstoffe in Zukunft nur dort eingesetzt 

werden sollten, wo sie den höchsten Nutzen 

im Gesamtsystem zur Folge haben.

Bild: KEA-BW
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ZUSAM MENFASSUNG

 

Die Novelle des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg macht Wärmeplanung mit der Verpflichtung zur 

Erstellung und Fortschreibung eines kommunalen Wärmeplans für Stadtkreise und Große Kreisstädte zum 

Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. Die zentralen Schritte bei der Erstellung des kommunalen Wärme-

plans sind (§ 7c Absatz 2 KSG BW):

 

1. Bestandsanalyse Wärmebedarf und Versorgungsinfrastruktur (Kapitel 3.2)

2. Potenzialanalyse erneuerbare Energien und Abwärme (Kapitel 3.3)

3. Aufstellung Zielszenario 2050 mit Zwischenziel 2030 (Kapitel 3.4 – 3.5)

 

Hierauf aufbauend werden im kommunalen Wärmeplan mögliche Handlungsstrategien und Maßnahmen zur 

Steigerung der Energieeffizienz und damit einhergehend zur Reduzierung und klimaneutralen Deckung des 

Wärmeenergiebedarfs entwickelt. Dieser Maßnahmenkatalog ist nach § 7c Absatz 2 KSG BW Bestandteil des 

Wärmeplans. Da er sich jedoch deutlich von den räumlichen aufgelösten Analysen und Szenarien unterschei-

det, wird er separat in Kapitel 4 behandelt. Ein Wärmeplan ist Grundlage für die Verknüpfung der energe-

tischen Gebäudesanierung mit einer klimaneutralen Wärmeversorgung im Rahmen der strategischen Planung 

der Wärmeversorgung einer Kommune und bildet die Grundlage für deren Umsetzung.

Inhalte des kommunalen Wärmeplans

  Die kommunale Wärmeplanung ist für 

Kommunen der zentrale strategische Prozess, 

um Klimaschutzziele im Wärmebereich zu 

erreichen.

 

Ein kommunaler Wärmeplan definiert dabei 

die langfristige Strategie zur Verwirklichung 

einer klimaneutralen Wärmeversorgung in 

der ganzen Kommune bis zum Jahr 2050. 

Aufbauend auf einer Bestands- und Potenzial-

analyse werden dazu Maßnahmen zur Senkung 

des Wärmeenergiebedarfs und die klima-

neutrale Deckung des nicht vermeid baren 

Wärmeenergiebedarfs entwickelt. Für das Jahr 

2030 wird ein Zwischenziel formuliert.

3 .1 ÜBE RSI C HT ÜBE R DEN PROZESS DE R 

PL ANE RSTELLUNG

03
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Abbildung 5 (auf der nächsten Seite) fasst 

die Inhalte zur Erstellung eines kommunalen 

Wärmeplans zusammen:

 

1. Bestandsanalyse

Erhebung des aktuellen Wärmebedarfs und 

-verbrauchs und der daraus resultierenden 

Treibhausgas-Emissionen, einschließlich 

Informationen zu den vorhandenen Gebäude-

typen und den Baualtersklassen, der Versor-

gungsstruktur aus Gas- und Wärmenetzen, 

Heizzentralen und Speichern sowie Ermittlung 

der Beheizungsstruktur der Wohn- und Nicht-

wohngebäude.

 

2. Potenzialanalyse

Ermittlung der Potenziale zur Energieein-

sparung für Raumwärme, Warmwasser und 

Prozesswärme in den Sektoren Haushalte, Ge-

werbe-Handel-Dienstleistungen, Industrie und 

öffentlichen Liegenschaften sowie Erhebung 

der lokal verfügbaren Potenziale erneuerbarer 

Energien und Abwärmepotenziale.

3. Aufstellung Zielszenario

Entwicklung eines Szenarios zur Deckung des 

zukünftigen Wärmebedarfs mit erneuerbaren 

Energien zur Erreichung einer klimaneutralen 

Wärmeversorgung. Dazu gehört eine räumlich 

aufgelöste Beschreibung der dafür benötigten 

zukünftigen Versorgungsstruktur im Jahr 2050 

mit einem Zwischenziel für 2030. Dies gelingt 

durch die Ermittlung von Eignungsgebieten für 

Wärmenetze und Einzelversorgung.

 

4. Wärmewendestrategie

Formulierung eines Transformationspfads 

zur Umsetzung des kommunalen Wärme-

plans, mit ausgearbeiteten Maßnahmen, 

Umsetzungspriori täten und Zeitplan für die 

nächsten Jahre und einer Beschreibung mög-

licher Maßnahmen für die Erreichung der erfor-

derlichen Energieeinsparung und den Aufbau 

der zukünftigen Energieversorgungsstruktur.

Bild: Prechasiri / Premium
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Gebäudebestand

1. BESTANDSANALYSE

2. POTENZIALANALYSE

3. AUFSTELLUNG ZIELSZENARIO 2050

4. WÄRMEWENDESTRATEGIE

Baugebiet

Abbildung 5: Übersicht über den Ablauf der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans.
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Für die Umsetzung müssen konkrete Einzel-

maßnahmen ausgearbeitet werden. Diese können 

eher technischer Natur sein, wie die Erweiterung 

eines bestehenden Wärmenetzes, aber auch in 

Form von strategischen Beschlüssen oder Maß-

gaben auf das gesamte Gemeindegebiet abzielen. 

Dabei kann nicht der gesamte Zeithorizont bis 

2050 mit hoher Genauigkeit überplant werden. 

Aus dem erarbeiteten Katalog müssen Maßnah-

men mit hoher Priorität ausgewählt werden. Das 

Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg fordert 

die konkrete Benennung und Beschreibung von 

mindestens fünf Maßnahmen, mit deren Umset-

zung innerhalb der ersten fünf Jahre begonnen 

werden soll (§ 7c Absatz 3 KSG BW). Maßnah-

men mit einem Zeithorizont von bis zu zehn 

Jahren sollten in groben Zügen skizziert werden. 

Die Einzelmaßnahmen ergeben zusammen den 

Transformationspfad auf dem Weg zur Klima-

neutralität der Wärmeversorgung. Diese Konkre-

tisierung des Wärmeplans wird als kommunale 

Wärmewendestrategie bezeichnet (Kapitel 4). 

Wärmewendestrategie und Wärmeplan müssen 

kontinuierlich weiterentwickelt, das heißt, an sich 

ändernde Rahmenbedingungen angepasst und 

um neue konkrete Maßnahmen ergänzt werden.

 

Gleichzeitig muss ein kommunaler Wärmeplan 

auch zu den übrigen Zielen der Stadtentwick-

lung passen. Deswegen ist ein Abgleich mit 

bereits formulierten Zielen und Maßnahmen 

der Stadt, Energie- und Infrastrukturplanung 

erforderlich (siehe Kapitel 5.4).

 

Abbildung 6 stellt dar, wie die kontinuierlichen 

Prozesse der Wärmeplanung und der Stadt-

entwicklung synchronisiert werden können. 

Ersichtlich wird auch, wie die Wärmewende-

strategie die Schnittstelle zwischen Wärmeplan 

und Umsetzung in einzelnen Projekten bildet.

Abbildung 6: Übersicht über den Planungsprozess und die Prozessorganisation während der Erstellung und Fort-
schreibung eines kommunalen Wärmeplans.
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Wärmeplanung ist keine eindimensionale 

Planung. Einzelne Prozessschritte müssen wie-

derholt werden, um Ergebnisse nachfolgender 

Schritte zu integrieren. Je genauer zum Beispiel 

Maßnahmenblätter aus der kommunalen Wär-

mewendestrategie ausgearbeitet werden, umso 

genauer müssen gegebenenfalls Poten ziale 

erneuerbarer Energien und Eignungsgebiete 

ermittelt werden. Je genauer jedoch mögliche 

Maßnahmen und ihre Wirkung untersucht und 

dargestellt werden, umso präziser und belast-

barer können Ziele der kommunalen Wärme-

wendestrategie definiert werden. Gleiches 

gilt für die Anpassung an geänderte lokale 

Rahmen bedingungen wie Entwicklungen der 

Stadt- und Regionalplanung, neue gesetzliche 

Vorgaben und technologische Entwicklungen. 

Ein Monitoring und Review-Prozess (siehe Ka-

pitel 5.3) soll sicherstellen, dass der Wärmeplan 

kontinuierlich an geänderte Rahmenbedingun-

gen angepasst wird.

 

Der große Mehrwert des Wärmeplans liegt 

darin, dass alle Akteure – die Gemeinde, 

Energieversorger, (Energie-)Unternehmen und 

Bürgerinnen und Bürger – sich mit ihren rele-

vanten Entscheidungen an einem strategischen 

Fahrplan für die kommenden Jahre orientieren 

können. Für die Realisierung muss der Wärme-

plan daher an den entscheidenden kommu-

nalen Schnittstellen konsequent Beachtung 

finden und von Bürgerschaft und Unternehmen 

akzeptiert werden (siehe Kapitel 5.4, 6.1).

 

Dabei ist es ratsam, das gesamte Planwerk (siehe 

Anlage „Leistungsumfang kommunaler Wärme-

plan“) im Zuge der Wärmeplanung als digitalen 

Zwilling der Kommune anzulegen. Dies ermög-

licht eine Integration in die weitere Stadt- und 

Infrastrukturplanung der Fachabteilungen und 

Stadtwerke. Zudem kann eine solche digitale 

Lösung der Öffentlichkeit als Informations-

portal zugänglich gemacht werden1.

Auf der folgenden Doppelseite ist ein Beispiel 

aus einem kommunalen Wärmeplan abgebildet: 

die Energieplankarte der Stadt Zürich2. In sol-

chen Karten werden die Inhalte der schriflichen 

Ausarbeitung veranschaulicht. Dazu gehören 

die bereits vorhandene Wärmeversorgungsinfra-

struktur also Wärmenetze, Heizzentralen und 

KWK-Anlagen. Es wird aber auch dargestellt, 

wie sich die Eignungsgebiete für Wärmenetze 

oder Einzelversorgung über das Gemeindege-

biet verteilen. Zuletzt kann dargestellt werden, 

wie die Gasnetzinfrastruktur in Zukunft ausse-

hen wird. Anhand der gebietsscharfen Dar-

stellung im Kartenwerk lassen sich die Art der 

Erschließung einer erneuerbaren Wärme- und 

Abwärmequelle, Eignungsgebiete für Wärme-

netze und Einzelversorgung sowie solche 

Gebiete, in denen die Gasinfrastruktur zurück-

gebaut wird, schnell erkennen. Dies erlaubt die 

Integration eines kommunalen Wärmeplans in 

die weitere Stadt- und Regionalplanung.

1 Beispiel einer Web-Gis-Darstel-
lung: Energieleitplan der Stadt 
Konstanz: www.konstanz.de 
 
2 Energieplankarte der Stadt Zürich: 
www.stadt-zuerich.de

https://www.konstanz.de/leben+in+konstanz/umwelt/klima+_+energie/energienutzungsplan
https://www.stadt-zuerich.ch/dib/de/index/energieversorgung/energiebeauftragter/publikationen/energieplankarte-der-stadt-zuerich.html
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Im kommunalen Wärmeplan findet sich die 

flächenhafte Darstellung der zur klimaneu-

tralen Bedarfsdeckung geplanten Versorgungs-

strukturen. Dieser räumlichen Darstellung liegt 

das klimaneutrale Zielszenario zur zukünftigen 

Entwicklung des Wärmebedarfs für das Jahr 

2050 zugrunde. Ein solches Zielszenario für 

die Sektoren private Haushalte, Gewerbe-Han-

del-Dienstleistungen (GHD), Industrie und 

Kommune ist unten beispielhaft abgebildet:

In den folgenden Kapiteln wird systematisch 

das methodische Vorgehen vorgestellt, mit dem 

ein robuster kommunaler Wärmeplan und eine 

Wärmewendestrategie mit umsetzungsorientier-

ten Maßnahmen aufgestellt werden können. Die 

vorgeschlagenen Arbeitsschritte und Methoden 

eignen sich weitgehend unabhängig von der 

Größe der Kommune und adressieren vor allem 

Expertinnen und Experten aus den kommuna-

len Fachabteilungen und Planungsbüros.
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3 . 2 BESTAN DSANALYSE WÄR MEBEDARF 

UN D VE RSORGUNGSSTRUK TUR

3. 2 .1 GE ME IN DESTRUK TUR

Die kommunale Wärmeplanung bezieht sich 

auf die gesamte Gemarkungsfläche der Kom-

mune, was auch Gewerbe- und Industriegebiete 

einschließt. Für die Analyse von geografisch 

isolierten Teilorten bieten sich getrennte Un-

tersuchungen zu Eignungsgebieten für Wärme-

netze an. Für die Analyse kleinerer einzelner 

Gemeinden mit wenigen tausend Einwohnerin-

nen und Einwohnern bietet sich unter Umstän-

den die direkte Erstellung einer Machbarkeits-

studie für die Errichtung eines Wärmenetzes 

anstelle eines kommunalen Wärmeplans an. 

Bilden jedoch mehrere kleinere Gemeinden 

einen planerischen Verbund, so lässt sich ein 

interkommunaler Wärmeplan, zum Beispiel auf 

Ebene des Landkreises, im Konvoi erstellen.

 

Kommunen gliedern sich vielfach in eine 

Kernstadt mit Geschäftszentrum, umliegende 

Wohnbebauung und eingestreute oder am 

Rand angesiedelte Misch- und Gewerbegebiete. 

Solche verschiedenen Gebiete finden sich auch 

in Großstädten, teilweise sogar mehrfach über 

das gesamte Stadtgebiet verteilt. Die Wärme-

versorgungsoptionen für diese Strukturen sind 

ZUSAM MENFASSUNG

 

Im folgenden Kapitel wird die systematische Erhebung und Analyse der Ist-Situation der Kommune beschrieben. 

Die Inhalte entsprechen den Anforderungen nach § 7c Absatz 2 KSG BW.

 

Die Bestandsanalyse beginnt mit der Sammlung relevanter Daten zum Gebäudebestand und der Energieinfra-

struktur (Abschnitt 3.2.1). Im Rahmen der Stadtplanung wurden in vielen Kommunen schon entsprechende 

Unterlagen erstellt. Vorgeschlagen wird die Erstellung eines Inventars aus vorhandenen und noch benötigten 

Unterlagen.

 

Der nächste Schritt ist die Erstellung einer aktuellen Energie und Treibhausgas-Bilanz (Abschnitt 3.2.2). Die Auf-

teilung erfolgt nach Sektoren und Energieträgern. Die aktuelle Bilanz bildet den Ausgangspunkt für die Bewer-

tung der Erreichung der Klimaschutzziele bei Energieeinsparung und Treibhausgas-Minderung bis 2030 und 2050. 

Gemäß § 7d Absatz 2 Punkt 1 KSG BW müssen die Bilanzdaten an eine durch die Landesregierung 

zur Verfügung gestellte Datenbank übermittelt werden.

 

Für die Wärmeplanung wird eine räumlich aufgelöste Darstellung des Wärmebedarfs der Gebäude benötigt. 

Abschnitt 3.2.3 erläutert geeignete Datenquellen für den Wärmebedarf und Methoden zur Verbesserung der 

Datenlage.

 

Gemäß § 7e Absatz 2 KSG BW werden Kommunen ermächtigt, gebäudescharfe Daten bei Energieunternehmen 

und Bezirksschornsteinfegermeistern zu erheben. Als Ergebnis erhält man eine geeignete Darstellung der Wärme-

dichten für die weitere Wärmeplanung.
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stark unterschiedlich. Ebenso spielt die vor-

handene Infrastruktur eine große Rolle für die 

Energieplanung. Dazu gehören unter anderem 

Gas- und Wärmenetze, Heizzentralen und 

Freiflächen für Energieanlagen.

 

Siedlungsgebiete können in sinnvolle Teilge-

biete gegliedert werden, um eine effiziente 

Bearbeitung zu ermöglichen. Die Ergebnisse 

der Teilgebiete werden am Ende aber zu einem 

Gesamtplan zusammengefasst. Es ist sinnvoll, 

Gebiete mehrerer Kommunen, die räumlich 

zusammenhängen, gemeinsam zu betrachten 

(Planung im Konvoi).

 

Für die kommunale Wärmeplanung sind Karten 

zur Visualisierung unterschiedlicher Aspekte 

hilfreich. Manche Darstellungen sind öffent-

lich verfügbar oder wurden im Zuge anderer 

Maßnahmen, zum Beispiel für die Stadtpla-

nung oder im Zuge eines Klimaschutzkonzepts, 

bereits erstellt. Für die Wärmeplanung ist es 

hilfreich, zunächst ein Inventar des bereits 

verfügbaren Kartenmaterials zu erstellen, und 

gegebenenfalls zusätzliche Karten zu erzeugen:

• Kartierung der Ortslagen, also Darstellung 

der zeitlichen Entwicklung der Siedlungsbe-

reiche seit 1930. 

Daraus können grobe Angaben zum Baualter 

und damit möglichen Sanierungsstand der 

Gebäude in den Quartieren abgeleitet wer-

den. Die Informationen sind zudem hilfreich 

für zielgerichtete Kampagnen zur Energiebe-

ratung3.

• Wohnfläche je Wohnung (aus der kommuna-

len Gebäudestatistik) und Hauptnutzungen: 

Wohngebiete (wie Einfamilien-, Mehrfa-

milien-, Hochhaus-Gebiete, Mischgebiet), 

Gewerbe, Bürogebäude, Hotel und Gastro-

nomie, Industrie, öffentliche Einrichtungen 

(wie Bildung, Bäder, Gesundheit, Verwal-

tung et cetera) 

Die dafür benötigten Angaben sind oft als 

Nutzungsart der Gebäude in den Geobasis-

daten enthalten. Je nach Gebietstyp ergeben 

sich unterschiedliche Herangehensweisen bei 

der Wärmeplanung.

• Angaben zu im Gemeindegebiet bestehenden 

Wärmenetzen, Gasnetzen, Lage und Leistung 

von Heizzentralen sowie KWK-Anlagen und 

bereits beschlossene Projekte der Wärmever-

sorgung

• Flächendichte Wohnen, ausgedrückt als 

Gebietsfläche Wohnen pro Arealfläche. 

In Gebieten mit einem geringen Anteil der 

Grundfläche von Wohngebäuden an der 

Arealfläche ist ein Wärmenetz oft nicht wirt-

schaftlich. Der Wert eignet sich zur Abschät-

zung der erforderlichen Netzlängen für ein 

Wärmenetz in Wohngebieten.

• bestehendes Glasfasernetz und Ausbaupläne 

für mögliche gemeinsame Tiefbaumaßnah-

men beim Wärmenetzausbau

 

Zum Zweck der Erstellung eines kommunalen 

Wärmeplans sind weitere Karten zu erstellen, 

so zum Beispiel Angaben zur Wärmebedarfs-

dichte, Transport- und Verteilleitungen für 

Gas und Wärme, Lage von Heizzentralen 

und großen Objektversorgungen, Gebiete mit 

hohen Anteilen Stromspeicherheizung und die 

räumliche Verortung von Potenzialen erneuer-

barer Energien und Abwärme. Diese werden in 

folgenden Abschnitten behandelt.

3 Datenquelle: Daten- und Karten-
dienst der LUBW: 
udo.lubw.baden-wuerttemberg.de

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/home/welcome.xhtml
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3 . 2 . 2 ENE RGIE  UN D TRE IBHAUSGASBIL ANZ

Für die Beurteilung der Ist-Situation und die 

Entwicklung von Klimaschutzzielen muss der 

Ist-Stand bei Wärmeverbrauch und Treibhaus-

gas-Emissionen ermittelt werden (siehe Abbil-

dung 7). Für die Erstellung dieser Bilanz sind 

zwei Herangehensweisen möglich. In einem 

Bottom-Up Verfahren wird zuerst der räumlich 

aufgelöste Wärmebedarf ermittelt (Abschnitt 

3.2.3) und daraus in einem folgenden Schritt die 

Verbrauchskennzahlen für das gesamte Gebiet 

der Kommune ermittelt. Einen schnelleren 

Gesamtüberblick erhält man durch Anwendung 

eines Top-Down Verfahrens. Dazu werden Ver-

brauchswerte für das gesamte Gemeindegebiet 

erhoben, ohne dabei auf die räumliche Vertei-

lung einzugehen. 

 

 

Dieses Verfahren wird nachfolgend beschrie-

ben. Abhängig vom gewählten Verfahren wird 

die Bearbeitungsreihenfolge zur Erstellung der 

Energie- und Treibhausgasbilanz (Absatz 3.2.2) 

und zur räumlichen Analyse des Wärmebedarfs 

(Absatz 3.2.3) vertauscht. Beide Schritte sind 

jedoch notwendige Schritte für die Erstellung 

eines kommunalen Wärmeplans. 

 

Die Energie- und Treibhausgasbilanz wird auf-

geschlüsselt nach:

• Sektoren:

 – private Haushalte

 – Gewerbe, Handel und Dienstleistungen 

  (GHD)

 – Industrie

 – kommunale Einrichtungen

• Energieträger
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Abbildung 7: Beispiel einer Endenergiebilanz des Wärmeverbrauchs für verschiedene Sektoren und Energieträger 
einer ausgewählten Kommune.

Die Nutzung erneuerbarer Energien und 

effizienter Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 

sollte dabei genauer untersucht werden. Die 

installierte Leistung und die Wärmeerzeugung 

lokaler Erzeugungsanlagen können dazu her-

angezogen werden. 

 

Es existiert eine Vielzahl von Software-Lösun-

gen, die die Erstellung von Bilanzen erleichtern. 

Dazu gehören unter anderem:

• BICO2BW, Herausgeber: KEA-BW 

und ifeu (ifeu, 2017)

• Klimaschutz-Planer, Herausgeber: 

Klima-Bündnis (Klima-Bündnis, 2019)

• ECOSPEED Region, Herausgeber: 

ECOSPEED AG – Climate Software Solutions 

(ECOSPEED-AG, 2020)
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Für die Top-Down Analyse können Energie-

verbrauchsdaten leitungsgebundener Energie-

träger bei den lokalen, Strom-, Wärme- und 

Gasnetzbetreibern für die gesamte Kommune 

abgefragt werden. In vielen Fällen liegen die 

Daten bereits aufgeschlüsselt nach Sektoren vor. 

Energieunternehmen, Gewerbe- und Industrie-

betrieben sowie die öffentliche Hand sind 

jedoch gemäß § 7e KSG BW auch zur Über-

mittlung gebäudescharfer Daten zum Zweck 

der kommunalen Wärmeplanung verpflichtet.

 

Für jede Kommune in Baden-Württemberg lie-

gen außerdem statistische Daten vor, die bei der 

KEA-BW als Grundlage für die Bilanzierung 

angefragt werden können. Dort sind Daten des 

Statistischen Landesamtes, der Landesanstalt 

für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW), der 

Bundesnetzagentur (EEG-Daten), der Bundes-

agentur für Arbeit – Statistik-Service Südwest 

(sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) vor-

gehalten. Diese Daten sind erforderlich, um den 

unbekannten Verbrauch von Heizöl, Biomasse, 

Kohle et cetera zu berechnen. Daten zu Anzahl, 

Brennstoff, Leistung und Alter der Feuerungs-

anlagen können gebäudescharf bei den Bezirks-

schornsteinfegern abgefragt werden. Wichtigste 

Grundlage für die Bilanzierung sind allerdings 

Verbrauchsdaten der Energieunternehmen für 

Strom, Gas und Wärme.

 

Bilanzierungstools können ebenfalls zur 

Erstellung eines Szenarios für die zukünftige 

klimaneutrale Energieversorgung (siehe Kapitel 

3.4) und zum Monitoring der Umsetzung der 

Wärmeplanung (siehe Abschnitt 5.3.1) genutzt 

werden. Die Werkzeuge berechnen die Treib-

hausgas-Emissionen anhand des ermittelten 

Energieverbrauchs und zugrundeliegenden 

Emissionsfaktoren. Bei einer regelmäßigen 

Bilanzierung lässt sich der Fortschritt der Wär-

mestrategie unmittelbar aus der zeitlichen Ent-

wicklung der Treibhausgas-Emissionen ableiten.

 

 

Wichtige Kennzahlen die sich aus den Ergeb-

nissen der Bilanzierung ermitteln lassen, sind:

• Endenergieverbrauch und Treibhausgas- 

Emissionen der Haushalte und kommunalen 

Liegenschaften pro Einwohner

• Endenergiebedarf Wärme Wohngebäude 

pro Quadratmeter Wohnfläche

• Stromverbrauch zur Wärmeversorgung der 

Haushalte pro Einwohner

• Endenergieverbrauch und Treibhausgas- 

Emissionen in GHD und Industrie pro 

Beschäftigtem

• Einsatz erneuerbarer Energien nach Energie-

trägern pro Einwohner

• Anteil erneuerbarer Energien an lokaler 

Strom- und Wärmeerzeugung und am Strom- 

und Wärmebedarf

• Nutzung synthetischer Brennstoffe (PtX) 

pro Einwohner

• Stromverbrauch für die Wärmebereitstellung 

(Wärmepumpen, Direktstrom)

• Fläche solarthermische und PV-Anlagen 

pro Einwohner

• installierte KWK-Leistung pro Einwohner 

(elektrisch und thermisch)

• installierte Speicherkapazität Strom und 

Wärme

• Anzahl der Hausanschlüsse in Gas- und 

Wärmenetzen

• Länge der Transport und Verteilleitungen 

in Gas- und Wärmenetzen

 

Eine kommunale Wärmewendestrategie hat 

auch immer die Sektorenkopplung im Blick. 

Deswegen werden die oben genannten Strom-

kennwerte, Speicher und die Herstellung sowie 

Nutzung synthetischer Energieträger (PtX) 

miterfasst.

 

Verpflichtete Kommunen müssen die Bilanz-

daten in eine von der Landesregierung bereitge-

stellt Datenbank einpflegen (siehe auch Kapitel 

4.6). So kann anhand der erhobenen Daten 

und Kennzahlen ein Gesamtüberblick zum 
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Ist-Stand der Wärmewende in Baden-Württem-

berg erstellt werden. Durch die Analyse der 

Daten aller Kommunen können Trends bei der 

Nutzung von KWK, Wärmenetzen, Speichern 

und synthetischen Brennstoffen in Baden-Würt-

temberg ermittelt werden.

 

Diese Ergebnisse erbringen wichtige Erkennt-

nisse für notwendige Weichenstellungen für die 

Energiewende auf Landes- und Bundesebene.

 

Eine detaillierte Beschreibung für die Top-

Down Erstellung einer Energie- und Treibhaus-

gasbilanz und der dafür notwendigen Daten 

bietet der Praxisleitfaden „Klimaschutz in Kom-

munen“ des Deutschen Instituts für Urbanistik 

(Difu et al., 2018).

 

3 . 2 . 3  R ÄUMLI C H AUFGELÖSTE R WÄR ME

BEDARF

Ein wichtiges Ziel der Bestandsanalyse ist die 

Ermittlung des räumlich aufgelösten Wärmebe-

darfs in Form einer Karte der Wärmebedarfs-

dichten für das gesamte Gebiet einer Kommu-

ne. Die Wärmedichte ist ein wichtiger Indikator 

für die Eignung von Gebieten für eine zentrale 

Wärmeversorgung mit Wärmenetzen oder 

dezentrale Einzelheizungen.

 

Endenergieverbrauchsdaten leitungsgebundener 

Energieträger für Wohn- und Nichtwohngebäu-

de können bei den lokalen Energieunterneh-

men, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie 

der öffentlichen Hand für ihre eigenen Liegen-

schaften angefragt werden. Diese Stellen sind 

gemäß § 7e KSG BW zur Datenübermittlung 

zum Zweck der kommunalen Wärmeplanung 

verpflichtet. Der Bedarf an nicht leitungsge-

bundenen Energieträgern kann auf Basis der 

installierten Leistung der unterschiedlichen 

Wärmeerzeuger und typischer Volllastbenut-

zungsstunden abgeschätzt werden. Das betrifft 

insbesondere Heizöl und Holz, aber auch 

Kohle und Flüssiggas. Diese Informationen 

werden durch die Bezirksschornsteinfeger im 

elektronischen Kehrbuch erfasst und müssen 

auf Anfrage gebäudescharf übermittelt werden 

(§ 7e Absatz 2 KSG BW). Aus der Anlagenleis-

tung kann der Endenergieverbrauch über die 

Volllastbenutzungsstunden abgeschätzt werden.

 

Die Abfrage der Liefermengen bei lokalen 

Brennstofflieferanten ist sehr aufwändig und 

wird nicht empfohlen. Außerdem ist die Aussa-

gekraft aufgrund der langfristigen Lagerung der 

Brennstoffe begrenzt.

 

Zudem bietet § 7b KSG BW mit der Er-

fassung des Energieverbrauchs kommuna-

ler Liegenschaften, unter anderem mit der 

beheizbaren Netto-Raumfläche sowie der 

Erfassung des End energieverbrauchs getrennt 

nach Energie träger und Strom/Wärme für 

Nichtwohn gebäude, den Gemeinden und 

Gemeindeverbänden die Möglichkeit, End-

energieverbrauchsdaten zu erheben.

 

Die Verbrauchsdaten eines Energieunterneh-

mens lassen in Verbindung mit Anlagendaten 

des Bezirksschornsteinfegermeisters und der 

Gebäudegröße aus der Bauakte Rückschlüsse 

über die energetische Qualität eines Gebäudes 

zu. Diese Arbeitsweise zur Bestandsermittlung 

des Wärmebedarfs im Zuge der kommunalen 

Wärmeplanung bietet große Vorteile gegenüber 

einer bereits aggregiert vorliegenden Daten-

grundlage. In der Darstellung des zu veröffent-

lichenden Wärmeplans wird diejenige Aggre-

gationsform gewählt, die Planungsentscheidung 

auch plausibel nachvollziehbar darstellen lässt. 

Die Arbeitsweise ist entscheidend für die Prog-

nose der künftigen Verbrauchsentwicklung für 

verschiedene Gebäudebaualter oder auch für 

die Frage, welche Wärmequelle für das entspre-

chende Eignungsgebiet infrage kommt.

 

Bei der Darstellung der Wärmedichten müssen 

die Vorgaben zum Schutz personenbezogener 

Daten berücksichtigt werden (§ 7d Absatz 3 

und § 7e Absatz 5 KSG BW). Aus der veröffent-
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lichten Darstellung dürfen keine Rückschlüsse 

auf Energieverbrauch und Energieversorgung 

einzelner Bürgerinnen und Bürger möglich 

sein. Ähnliches gilt für die Veröffentlichung von 

Information über Nichtwohngebäude. Es dürfen 

keine Rückschlüsse auf den Geschäftsbetrieb – 

wie Produktionskapazität, Auslastung, Produkti-

onsschwankungen und weiteres – möglich sein. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass diese 

Vorgaben immer dann erfüllt werden, wenn 

mindestens fünf Gebäude zu einer Einheit 

zusammengefasst werden (siehe auch Kapitel 

3.5.4 und die Angaben zum Datenschutz). Für 

diese Gebäudegruppen wird dann ein mittlerer 

Wärmebedarf dargestellt.

 

Um aus gebäudescharfen Werten des Wärmever-

brauchs eine Wärmedichtekarte zu generieren, 

wird zunächst die Summe des Wärmeverbrauchs 

einer Gebäudegruppe gebildet. Diese Summe 

wird durch die Summe der Flurstücksflächen 

der beteiligten Gebäude geteilt. Wärmedichten 

werden zum Beispiel in MWh/ha×a angegeben. 

In einer Karte werden die Flurstücke der Gebäu-

degruppen entsprechend ihrem Wärmedichte-

wert farblich gekennzeichnet. Aus Datenschutz-

gründen muss die Gebäudegruppe mindestens 

fünf Gebäude umfassen. Entsprechend wird bei 

der Aggregation gebäudescharfer Werte auf eine 

Raster- oder Baublockebene verfahren.

 

Eine alternative Darstellung der Wärmedichte 

erfolgt in öffentlich zugänglichen Datenquel-

len üblicherweise auf Baublockebene oder in 

einem Hektarraster (siehe Abbildung 8). Anders 

als gebäudescharfe Angaben, die in der wei-

teren Bearbeitung aggregiert werden, haben 

Datenquellen mit Rasterebenen jeder Art eine 

natürliche Unschärfe und ein nicht zwangsläu-

fig zielführendes Aggregationslevel.

 

Daten auf Baublockebene sind an Raumkanten, 

wie zum Beispiel Straßen, definiert und können 

demnach Aspekte der Gebäudesubstanz, wie 

Baualter, Art der Wärmeversorgung, Denk-

malschutzstatus, nicht berücksichtigen. Zudem 

kann ein Baublock bis zu 100 Gebäude und 

mehr beinhalten.

 

Die Schwäche von Rasterdaten – zum Beispiel 

100x100 Meter – besteht darin, dass die An-

wendung des Rasters auf das Gemeindegebiet 

willkürlich ist. Abhängig vom gewählten An-

satzpunkt des Rasters kann das gleiche Gebäu-

de unterschiedlichen Rasterkacheln zugeordnet 

werden. Damit können sich für die Wärme-

planung signifikante Verschiebungen bei der 

räumlichen Darstellung der Wärmebedarfsdich-

te als wichtige Grundlage der Ausweisung von 

Eignungsgebieten (siehe Kapitel 3.5) ergeben. 

Verschiedene Verfahren der Rasterdarstellung 

und deren Auswirkung auf die Aussagekraft der 

Wärmedichte finden sich zum Beispiel in Möller 

und Wiechers (2019).

Abbildung 8: Beispiele für aggregierte Darstellung der 
Wärmebedarfsdichte auf Baublockebene (oben) und 
in einem 100×100 m Raster (unten). Quellen: Oben: 
Energieatlas BW, unten: Hotmaps.
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Die beiden oben dargestellten Karten wur-

den öffentlich zugänglichen Wärmeatlanten 

entnommen. Die Darstellungen basieren auf 

Berechnungen des Wärmebedarfs anhand der 

Angaben zu Gebäudegeometrie (Gebäudeum-

riss und Höhe aus Befliegungen und Kataster-

daten), Gebäudenutzung (Katasterdaten und 

Zensus) und typischen Kennwerten für den 

Wärmebedarf unterschiedlicher Gebäudetypo-

logien. Ein Beispiel für letzteres ist die Deut-

sche Wohngebäudetypologie des Instituts für 

Wohnen und Umwelt (IWU)4. 
 

Öffentlich verfügbare Quellen für solche Daten 

und Kartendarstellungen sind:

• Energieatlas Baden-Württemberg, der nur 

Wohngebäude abbildet (LUBW, 2020)

• Hotmaps-Wärmeatlas für Wohn- und Nicht-

wohngebäude (Hotmaps, 2020)

• Pan-European Thermal Atlas für Wohn- 

und Nichtwohngebäude (PETA, 2018)

Die Daten können per Shape-File in ein eige-

nes Geoinformationssystem (GIS) übernom-

men und weiter bearbeitet werden. Das von 

der LUBW angewandte Verfahren zur Berech-

nung des Wärmeverbrauchs von Wohngebäu-

den ist auf der Internetseite des Energieatlas 

Baden-Württemberg beschrieben5. Darüber 

hinaus stehen kommerzielle Produkte, zum 

Beispiel der Wärmeatlas 2.06, zur Verfügung. 

Diese GIS-gestützten Verfahren eignen sich 

auch zur gebäudescharfen Berechnung des 

zukünftigen Wärmebedarfs von Wohngebäu-

den durch die Berücksichtigung verbesserter 

Bauteile bei einer energetischen Sanierung 

(siehe auch Abschnitt 3.4.2).

4 Deutsche Wohngebäudetypologie 
nach IWU: www.iwu.de 
 
5 Berechnungsmethodik Wärme-
bedarf Energieatlas-BW: 
www.energieatlas-bw.de
 
6 Wärmeatlas 2.0: 
www.geomer.de

  ALTE RNATIVE BE REC HNUNG VON WÄR MEDI C HTEN:

 

Bei Block- und Rasterdarstellungen entstehen willkürliche Grenzen und damit Sprünge bei 

der Wärmebedarfsdichte entlang einer Grenze. In der Realität würde aber ein Gebäude in 

unmittelbarer Nähe einer Rastergrenze mit geringerer Wärmedichte ebenfalls in ein Eignungs-

gebiet eines Wärmenetzes fallen.

 

Um die Nachbarschaftsbeziehungen von Gebäuden besser zu berücksichtigen, kann beispiels-

weise eine Kreisfläche von 1 ha um jedes Gebäude definiert werden, und die darin befind-

lichen Objekte in die Berechnung der Wärmebedarfsdichte einbezogen werden.

 

Aus den so berechneten Mittelwerten pro Gebäude können in einem zweiten Schritt Raster-

karten erstellt werden. Sprünge in der Wärmebedarfsdichte werden dadurch verringert.

https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/gebaeudebestand/episcope/2015_IWU_LogaEtAl_Deutsche-Wohngebäudetypologie.pdf
https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/gebaeudebestand/episcope/2015_IWU_LogaEtAl_Deutsche-Wohngebäudetypologie.pdf
https://www.energieatlas-bw.de/waerme/waermebedarf_wohnen/berechnungsmethodik/warmebedarfsermittlung
https://www.geomer.de/produkte/geodaten/waermebedarfsdaten-waermeatlas-20/index.html
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Es empfiehlt sich unbedingt, den berechne-

ten Wärmebedarf aus einem Wärmeatlas mit 

Verbrauchsdaten zu validieren. Im Bereich 

Gewerbe-Handel-Dienstleistungen und Indus-

trie führen die statistischen Verfahren in der 

Regel zu erheblichen Abweichungen. Zumin-

dest bei Betrieben mit hohem Energieverbrauch 

sollten unbedingt direkt Verbrauchswerte und 

Daten zum Abwärmepotenzial abgefragt und 

in die Datengrundlage aufgenommen werden. 

Darüber hinaus sollten die Verbrauchsdaten der 

öffentlichen Liegenschaften eingepflegt werden.

 

Eine höhere Genauigkeit und damit Verläss-

lichkeit der Planung kann wie hier beschrie-

ben durch die Darstellung der Wärmedichten 

basierend auf den Verbrauchsdaten erzielt 

werden. Die Vorgabe, dass mindestens fünf 

Gebäude zu einer Gruppe zusammenzufassen 

sind, stellt dabei eine Mindestvorgabe dar. Die 

Zusammenfassung zu größeren Einheiten kann 

für den Zweck der Veröffentlichung eines 

Wärmeplans ausreichend sein.

Der Kältebedarf spielt nur in speziellen Fällen 

eine Rolle, zum Beispiel in der Nahrungsmit-

telindustrie, Rechenzentren, Krankenhäusern 

und Lagerei. Der übliche Kältebedarf für 

Gebäudeklimatisierung wird in der Regel 

mit elektrischen Aggregaten erzeugt. Große 

Kälteanlagen erzeugen Abwärme, die gegebe-

nenfalls zur Beheizung genutzt werden kann. 

Alternativen sind die Nutzung von Erdwär-

me für Kühlzwecke oder die Kombination 

aus Kälte- und Wärmeerzeugung. Größere 

Kälteanlagen sollten bei der Wärmeplanung 

berücksichtigt werden.

 

Die Nutzung dieser Datenbasis für die Zonie-

rung in Eignungsgebiete für Wärmenetze und 

dezentraler Einzelversorgung wird in Abschnitt 

3.5.4 erläutert.

Weiterführende Informationen:

Ì LUBW Kartendienst

Ì Hotmaps.eu Website

Ì Institut für Wohnen und 

Umwelt (IWU)

Ì Difu et al. (2018)

Bild: stock.adobe.com | Erwin Wodicka
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3 . 3 POTENZ I AL ANALYSE E RNEUE RBARE 

ENE RGIEN UN D ABWÄR ME

ZUSAM MENFASSUNG

 

Im folgenden Kapitel wird die Vorgehensweise bei der Potenzialanalyse erläutert. Diese Analyse erfasst alle 

in der Gemeinde vorhandenen Potenziale zur klimaneutralen Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien 

sowie Abwärme und Kraft-Wärme-Kopplung und stellt sie räumlich aufgelöst dar (§ 7c Absatz 2 KSG BW).

 

Für die Potenzialanalyse werden, basierend auf öffentlich zugänglichen Datenquellen, die technischen 

Potenziale aller im Gemeindegebiet erschließbaren erneuerbaren Energiequellen, wie Biomasse, Tiefe und 

Oberflächennahe Geothermie, Solarthermie auf Frei- und Dachflächen, Umweltwärme, Abwärme aus der In-

dustrie und dem kommunalen Abwasser, ermittelt und, soweit möglich, räumlich visualisiert. Zugleich sollten 

Potenziale an regenerativem Strom für Wärmeanwendungen, einschließlich Kraft-Wärme-Kopplung, erhoben 

werden, da sie Bestandteil der Wärmewendestrategie sind. Um die Obergrenze der maximal möglichen Nut-

zungspotenziale zu benennen, werden diese Potenziale unter Berücksichtigung der Ausschlusskriterien, wie 

beispielsweise Flächenverfügbarkeit oder vorrangiger anderer Nutzungen, analysiert.

3 . 3 .1 ÜBE RBL I C K ÜBE R D IE POTENZ I AL

E R HEBUNG

Nachdem die Energiebedarfe des Gebäudebe-

stands erhoben wurden, folgt anschließend die 

gebietsscharfe Ermittlung sämtlicher Potenziale 

an erneuerbaren Energien und Abwärme auf 

dem Gebiet der Kommune (Abbildung 10). Da-

bei werden konsequent alle technischen Poten-

ziale bestimmt. Das heißt es werden zunächst 

alle möglichen Wärmequellen und Erzeu-

gungsflächen basierend auf Verfügbarkeit und 

gültigem Planungs- und Genehmigungsrecht 

ausgewiesen. Annahmen zur technisch-wirt-

schaftlichen Effizienz werden dann in einem 

folgenden Schritt (Kapitel 4.1) vorgenommen.

 

Das technische Potenzial (Abbildung 9) ist der 

Teil des theoretischen Potenzials, der sich unter 

Berücksichtigung einer Anzahl an Ausschluss-

kriterien wie beispielsweise Flächenverfügbar-

keit auf dem Gebiet der Kommune erschließen 

lässt. Es ist somit die Obergrenze des maximal 

möglichen Nutzungspotenzials. Ob ein solches 

Potenzial erschließbar, also real nutzbar ist, 

zeigt die technisch-wirtschaftliche Beurteilung 

bei der Ausweisung von Eignungsgebieten 

für Wärmenetze oder Einzelversorgung (siehe 

Kapitel 3.5 und 4). 

 

Die Potenzialerhebung erfolgt grundsätzlich 

unabhängig von der Einteilung der Kommune 

in Einzelgebiete oder Quartiere und unab-

hängig von der Ausweisung von möglichen 

Versorgungsgebieten, den Eignungsgebieten. 

Diese Vorgehensweise ist wichtig, da sich der 

Raumbezug im Energiesystem der Zukunft 

dynamisch anhand der Entscheidung für einen 

Transformationspfad hin zum Zielszenario 2050 

ergeben wird. Mit der Erfassung aller (Ab-)

Wärmepotenziale kann die lokale Wärmewen-

destrategie mit Szenarien flexibel und zubau-

fähig erarbeitet werden. 
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technisch

theoretisch

wirtschaftlich

realisierbar

Abbildung 9: Definition der Begriffe theoretisches, 
technisches, wirtschaftliches und realisierbares 
Potenzial. Die Potenzialanalyse der erneuerbaren 
Energien und Abwärme weist hier zunächst techni-
sche Potenziale aus. Ob und wie sie wirtschaftlich 
erschlossen werden können, zeigen der Teilgebiets- 
Steckbrief und Maßnahmen katalog (Kapitel 3.5, 4).

Abbildung 10: Übersicht erneuerbare Energie- und Abwärmequellen.

Möglicherweise ergibt die Erhebung der theo-

retischen oder technischen Potenziale einen 

Überschuss auf der Wärmeangebotsseite. Damit 

hat die hier beschriebene Vorgehensweise 

weitere Vorteile, zum Beispiel für Stadt-Land- 

Partnerschaften und bei der interkommunalen 

Wärmeplanung. Sollte die Potenzialerhebung 

keinen zielführenden Transformationspfad 

ermöglichen, so sind im kommunalen Wärme-

plan Maßnahmen zur strategischen räumlichen 

Flächensicherung zu definieren und der Plan 

ist dahingehend iterativ anzupassen. Bereits 

genutzte Potenziale, wie zum Beispiel die 

Quellenerschließung mittels oberflächennaher 

Geothermie oder der Verwendung von lokaler, 

fester Biomasse in einem Holzheizkraftwerk, 

sind bei der Potenzialerhebung zu berücksich-

tigen. Woher solche Daten kommen können, ist 

in den folgenden Abschnitten für die jeweilige 

Wärmequelle aufgelistet.

 

Grundsätzlich werden die hier aufgeführten 

technischen Potenziale lokaler erneuerbarer 

Energien gebietsscharf und Abwärmequellen 

punktuell in jeder Kommune erhoben. Je nach 

Energiequelle wird sich die für die Wärmepla-

nung erforderliche Potenzialerhebung, Daten-

bereitstellung und Genauigkeit unterscheiden:

 

• Biomasse

• Geothermie

• Solarthermie

• Umweltwärme

• Abwärme
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  IN D I K ATOREN MODELLE

 

In der Praxis haben sich so genannte Indikatorenmodelle bewährt. Ziel dieser Methodik ist die 

automatisierte Bestimmung geeigneter Gebiete, vor allem von flächenintensiven erneuerbaren 

Energiequellen. Dies sind insbesondere Bodenflächen für Freiflächen-Solaranlagen (Größe, 

Boden nutzungsform), oberflächennahe Geothermie (Wasserschutzgebiete, Bohrtiefe), aber 

auch Solar anlagen auf Dachflächen aufgrund der 3-D Gebäudegeometrien (Ausrichtung, 

Neigung, Fläche eines Daches).

 

Bei der Methodik werden bekannte Ausschlusskriterien aufgrund von genehmigungsrecht-

lichen Anforderungen und Grenzwerten der Effizienz der Wärmequellenerschließung in einem 

Katalog formuliert und in die Flächen = Potenzialfindung implementiert. Abbildung 11 zeigt 

dies am Beispiel der Ermittlung der Potenzialgebiete für oberflächennahe Geothermie: 

 

1. Erfassung der Siedlungsstruktur und Ausschluss aller nicht bebauten Gebiete, 

2. Erfassung Geothermische Wärmeentzugsleistung unter Berücksichtigung von 

   Ausschlussgebieten, zum Beispiel Wasser- und Heilquellenschutzgebiete, 

3. Ermittlung des bebauten Flächenanteils je Flurstück,

4. Ausschluss von Gewerbe- und Industriegebieten,

5. Selektion der Gebäude mit Baujahr 60-er und 70-er Jahre, 90-er Jahre sowie 

 Bauentwicklungsgebiete und

6. Ermittlung der Potenzialgebiete für oberflächennahe Geothermie nach Priorität 

   der Realisierbarkeit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Methodik ist zeitsparend und universell anwendbar und bietet den zentralen Vorteil, 

schnell auf Änderungen in Genehmigungsverfahren, der Rechtsprechung, Wirtschaftlichkeit 

et cetera in der rollierenden Wärmeplanung reagieren zu können.

Schematische Abbildung der Potenzialanalyse 

zur oberflächennahen Geothermie in Bruchsal

Siedlungsstruktur

Geothermische 

Wärmeentzugsleistung

Gebäudealterstruktur 

der Wohnbebauung

Potenzialgebiete für 

oberflächennahe Geo- 

thermie nach Priorität

Ausschluß von Gewerbe- 

und Industriegebieten

Bebauter Flächenanteil 

je Flurstück

Abbildung 11: Schrittweises Vorgehen bei einem Indikatormodell am Beispiel der Ermittlung der Potenzial-
gebiete für oberflächennahe Geothermie (für Erläuterungen siehe Infobox). Quelle: Smart Geomatics 
Informationssysteme GmbH.
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3.3.2 POTENZIALE ERNEUERBARER ENERGIEN FÜR 

DEN WÄRMESEKTOR

 

BIOMASSE

Biomasse-Potenziale lassen sich grundsätzlich 

unabhängig vom Standort und damit überört-

lich nutzen. Nutzungseinschränkungen können 

zum Beispiel durch Emissionsanforderungen, 

Zufahrtsmöglichkeiten oder kommunale 

Vorgaben begründet sein, die hier aber nicht 

weiter berücksichtigt werden. Für die Potenzial-

erhebung für nachwachsende Rohstoffe und 

organische Abfälle reicht demnach die Be-

stimmung der möglichen Wärmemengen auf 

Basis der vorhandenen Rohstoffe aus7. Spezifi-

sche Heizwerte in Kilowattstunde pro Tonne 

oder Kubikmeter für entweder flächen- oder 

gewichtsbasierte Erträge finden sich in einschlä-

gigen Datenbanken (zum Beispiel Kuratorium 

für Technik und Bauwesen in der Landwirt-

schaft (KTBL), Fachagentur Nachwachsende 

Rohstoffe e. V. (FNR), Österreichischer Biomas-

severband (ÖBV)8). Standorte, an denen Poten-

ziale zur Klär- und Biogasnutzung vorliegen, 

werden in einer Kartendarstellung erfasst.

 

Bisher genutzte Biomasse-Potenziale können 

über Hochrechnungen aus den Sektoren 

Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, 

Industrie und Bestands-Wärmenetze ermittelt 

werden. Angemerkt sei hier, dass Biomasse- 

Potenziale oftmals bereits genutzt sind. Freie 

Potenziale sind vielfach auf Reststoffe aus der 

Landwirtschaft und Landschaftspflege be-

schränkt. Verschiedene Biomasse-Potenziale 

lassen sich wie folgt unterscheiden.

 

Nachwachsende Rohstoffe

Unter die Biomasse-Potenziale fallen Rest-

stoffe in Form holzartiger Biomasse. Dies sind 

Alt- und Restholz, Waldrestholz, Sägerest- und 

Industrierestholz, Holz aus Reb- und Obstan-

lagen sowie aus Streuobstwiesen, Reststroh, 

Landschaftspflegegut aber auch landwirtschaft-

liche Rückstände. Daneben wird Anbaubio-

masse, also die so genannten Energiepflanzen, 

betrachtet. Die kommunalen und Landesforst-

behörden verfügen über Daten zu jährlichen 

Einschlagsmengen und den Einsatzgebieten. 

Das Statistische Landesamt gibt Auskünfte 

zu landwirtschaftlichen Flächen und zu den 

Flächenerträgen unterschiedlicher Energie-

pflanzen.

 

Organische Abfälle

Bei den kommunalen Ämtern oder Betrieben 

der Abfallwirtschaft beziehungsweise der Stadt-

reinigung können Abfallmengen, Nutzungspfa-

de und Energieinhalte für organische Abfälle, 

Klärschlämme und Zoomasse angefragt werden.

 

Klärgas

Anders als die oben genannten Potenziale 

für nachwachsende Rohstoffe und organische 

Abfälle werden Potenziale an Klärgas im Zuge 

der kommunalen Wärmeplanung auch örtlich 

erfasst 9. Deponiegas muss hier aufgrund der 

meist vernachlässigbaren Potenziale nicht weiter 

ausgewiesen werden. Auskünfte über den 

Anfall an Klärgas liegen bei der Kommune oder 

dem Landkreis vor. Da Klärgas zum Betrieb von 

KWK-Anlagen bei Kläranlagen verwendet wird, 

ist eine ortsscharfe Darstellung vorteilhaft.

 

Biogas

Auch die Potenziale an Biogas, das oft zur 

Stromproduktion genutzt wird und die damit 

verbundenen Potenziale an anfallender Wärme, 

werden im Zuge der kommunalen Wärmepla-

nung räumlich erfasst. Das Biogaspotenzial 

kann aus dem bisher genutzten Potenzial über 

die Rückrechnung aus vorhandenen Daten zur 

Stromproduktion (Abfrage bei Bundesnetz-

agentur) hochgerechnet werden oder direkt 

durch eine Abfrage der Wärmeerzeugung eines 

Biogas-Anlagenbetreibers, sofern dieser Strom 

produziert (Datenerhebungsermächtigung, 

KSG BW), ermittelt werden.

7 Technikkennzahl: In der folgenden 
Ausweisung des realisierbaren 
Potenzials ist der Wirkungsgrad des 
Verbrennungsprozesses (80-90%) 
zu berücksichtigen.
 
8 Technikkennzahl: Anhaltswerte für 
Flächenerträge: 50 MWh/ha (Mais, 
KUP); 4,3 MWh/ha (Waldrestholz).
 
9 Statistische Daten zur Klärgas-
erzeugung: www.statistik-bw.de

Weiterführende Informationen:

Ì Kuratorium für Technik 

und Bauwesen in der Land-

wirtschaft (KTBL)

Ì Fachagentur Nachwachsen-

de Rohstoffe e. V. (FNR)

Ì Österreichischer Biomasse-

verband (ÖBV)

https://www.statistik-bw.de/Energie/ErzeugVerwend/EN-Klaergas-KR.jsp
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Da Biogas-Anlagen erhebliche Abwärme-Poten-

ziale aufweisen, ist eine ortsscharfe Darstellung 

sinnvoll. Zu klären ist dabei auch, ob eine langfris-

tige Perspektive für die Biogasanlage besteht oder 

durch ein Wärmenutzungskonzept mit flexibler 

Stromproduktion geschaffen werden kann.

 

GEOTHE R M IE

Geothermie meint die Nutzung der Erdwärme 

mittels verschiedener Technologien. Dazu wird 

grundlegend zwischen der oberflächennahen 

Geothermie, die mittels Erdwärmesonden, 

Erdwärmekollektoren oder Grundwasser- 

Brunnenanlagen Erdwärme bis zu einer Tiefe 

von 100 Meter erschließt, der mitteltiefen Geo-

thermie (200 – 500 Meter Tiefe) und der tiefen 

Geothermie (1500 – 4500 Meter Tiefe, circa 

60 – 120 °C Thermalwassertemperaturen) 

unterschieden. Die Potenzialerhebung der 

„mitteltiefen“ Geothermie wird hier nicht 

besonders ausgewiesen, sondern der ober-

flächennahen Geothermie zugeordnet, da sie 

maßgeblich mit Wärmepumpen-Technologien 

erschlossen werden kann (20 – 40 °C Wassertem-

peraturen). Das bereits erschlossene Potenzial 

der oberflächennahen Geothermie kann durch 

Abfrage bei den Versorgern ermittelt werden, 

zum Beispiel über Auskünfte des Bundesamts 

für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

oder das Informationssystem Oberflächennahe 

Geothermie für Baden-Württemberg (ISONG).

Oberflächennahe Geothermie

Oberflächennahe geothermische Anlagen 

machen sich das durch die Erdwärme und 

durch solare Einstrahlung kontinuierlich er-

wärmte Erdreich und Grundwasser zu Nutzen. 

Dabei wird unter den Nutzformen zwischen 

Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren/Hori-

zontalkollektoren und geothermischen Brun-

nen-Anlagen, die das Grundwasser erschließen, 

unterschieden. Diese Typen werden im Folgen-

den betrachtet.

 

Jede geothermische Nutzform10 muss sich an 

den örtlichen Gegebenheiten zur geologischen 

und hydrogeologischen Situation orientieren. 

Daher ersetzt die hier vorgestellte Methodik 

zur Potenzialabschätzung keine sorgfältige 

Antragsstellung und Prüfung durch ein Geneh-

migungsverfahren. Schwierige Untergrundver-

hältnisse führen zu erhöhten Anforderungen 

an die Planung und Ausführung der Bohrung. 

Das Informationssystem (ISONG) bietet für 

alle Fragestellungen der oberflächennahen 

Geothermie die geeignete Datengrundlage. 

Räumliche Auskünfte über Wasserschutzge-

biete sind dem Staatlich-Kommunaler Da-

tenverbund für Baden-Württemberg (SKDV 

BW) oder landesweit dem interaktiven Dienst 

UDO11 (Umwelt-Daten und -Karten Online) 

zu entnehmen.

  E INB IN DUNG VON SHAPE F ILES AUS I SONG IN G I S

 

Es besteht die Möglichkeit, räumliche Informationen, zum Beispiel die zulässige maximale 

Bohrtiefe und Lage von Wasserschutzgebieten, aus ISONG über den WebMapServices (WMS) 

im GIS einzubinden. Bestimmte Layer, zum Beispiel spezifische Wärmeentzugsleistung, stehen 

den Kommunen kostenlos zur Verfügung. WMS dient ausschließlich zur Visualisierung im GIS 

und in begrenztem Umfang zur Abfrage von Inhalten im GIS.

10 Technikkennzahl: In der Auswei-
sung der realisierbaren Potenziale 
ist eine realistische Jahresarbeits-
zahl einer dezentralen Wärmepum-
pe von 3,7 zu berücksichtigen. 
 
11 udo.lubw.baden-wuerttemberg.
de/public

Erdwärmesonden

Aus wasserwirtschaftlicher/genehmigungsrecht-

licher Sicht können Erdwärmesonden innerhalb 

von Wasserschutzgebietszonen (WSG) III und 

IIIA, in Heilquellenschutzzonen (HQS) III und 

IIII sowie außerhalb des genutzten Grundwas-

serleiters und des unterirdischen Einzugsgebiets 

errichtet werden. Gebiete mit einer Einzelfall-

beurteilung bleiben bei den weiteren Betrach-

tungen unberücksichtigt.

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/
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Das für Kommunen vollständig kostenfrei zugäng-

liche ISONG-Portal bietet die für die technische 

Potenzialabschätzung nötigen Parameter, darunter 

WSG- und HQS-Zonen, die Bohrtiefenbegren-

zung und die spezifische Wärmeentzugsleistung 

(bis 100 Meter Bohrtiefe, gemessen an 1.800 oder 

2.400 h/a Betriebsstunden einer Wärmepum-

pe12)13. Entsprechend der Methodik des Landes-

amts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

Nordrhein-Westfalen (LANUV) wird das Poten-

zial für Erdwärmesonden ab einer Bohrtiefe von 

100 Meter bestimmt. Für die technisch-wirt-

schaftliche Potenzialabschätzung im Folgenden 

ist es dazu wichtig, ob eine Erdwärmesonde nur 

mit Wasser oder auch einem Wasser-Alkohol- 

Gemisch als Wärmeträgermedium betrieben 

werden darf. Hierbei sind WSG zu beachten.

 

Ab einer Länge einer Erdwärmesonde von mehr 

als 100 Meter wird eine bergrechtliche Geneh-

migung des Landesbergamtes notwendig. Diese 

Anforderung bedeutet jedoch keine Limitierung 

der Bohrtiefe zur Potenzialabschätzung und 

es können potenziell hocheffiziente Anlagen 

realisiert werden.

 

Die Zuordnung der Anzahl an Erdwärmesonden 

zu einer Fläche (zum Beispiel freie Potenzial-

flächen außerhalb von Siedlungsgebieten oder 

auch auf bebauten Grundstücken) kann zielfüh-

rend mit der Methodik nach LANUV Nord-

rhein-Westfalen (LANUV, 2015) unter Berück-

sichtigung der Abstands regelungen entsprechend 

VDI-Richtlinie 4640 „Thermische Nutzung des 

Untergrunds“ als Mindestanforderung erfolgen. 

Zu beachten sind weitere Restriktionen bezüglich 

der Grundstücksgrenzen und Versorgungsleitun-

gen im Untergrund. Danach muss der Abstand 

zwischen zwei benachbarten Geothermieanlagen 

mindestens 10 Meter und der Abstand zwischen 

Erdwärmesonden innerhalb einer Geothermiean-

lage untereinander mindestens 6 Meter betragen 

(VDI 4640-1, 2010) (VDI 4640-2, 2010)14. Die 

bestimmten Flächen werden abschließend in ei-

ner Kartendarstellung erfasst und entsprechende 

Potenziale als Kennwert aufsummiert.

Erdwärmekollektoren

Anders als Erdwärmesonden oder geothermische 

Brunnenanlagen sind Erdwärmekollektoren, die 

auch als Körbe et cetera verbaut werden, nicht 

genehmigungspflichtig, sofern sie außerhalb 

von Wasserschutzgebieten liegen. Innerhalb von 

ausgewiesenen Wasserschutzgebieten müssen 

Erdwärmekollektoren lediglich angezeigt werden. 

Daraus ergibt sich ein natürlich großes theore-

tisches Potenzial in Gebieten, die dem Wasser-

schutz unterliegen. Prinzipiell müssen ausreichend 

große Flächen15 mit nur geringem Gefälle und 

geeigneten Bodeneigenschaften für effiziente flä-

chenspezifische Entzugsleistungen vorliegen. Eine 

Potenzialabschätzung erlaubt die Grabbarkeit des 

Untergrundes und ein hoher Grundwasserstand 

als günstige Standortfaktoren (Informationen dazu 

können aus dem ISONG entnommen werden). 

Um den Flächenverbrauch zu minimieren, sollen 

hier für die Potenzialerhebung16 nur geeignete 

Flächen innerhalb von Wasserschutzgebietszonen 

ausgewiesen werden, die nicht mittels Erdwärme-

sonden erschlossen werden können. Die be-

stimmten Flächen werden abschließend in einer 

Kartendarstellung erfasst und das entsprechende 

Potenzial als Kennwert ausgewiesen.

12 Technikkennzahl: Typische Jah-
resarbeitszahlen (JAZ) Sole-Was-
ser-Wärmepumpe im Bestand JAZ= 
3,3 – 3,7, im Neubau JAZ= 3,9 – 4,3 
(KEA-BW et al., 2019).
 
13 Zur Berechnung des technischen 
Potenzials: Leistung Erdwärmeson-
de(/-sondenfeld) = maximal Bohrtie-
fe × Anzahl Sonden auf der geeig-
neten Fläche ÷ Entzugsleistung. 
Je nach Untergrundbeschaffenheit 
ist bei einer 100 m tiefen Erdwär-
mesonde mit Entzugsleistungen 
zwischen 3 – 6 kW zu rechnen.
 
14 Technikkennzahl: Geothermische 
Anlagen > 30 kW, über 2400 h/a 
Betriebsstunden bedürfen neben 
der Bohranzeige beim LGRB noch 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
der Unteren Wasserbehörde des 
Landratsamts. 
 
15 Gängige Herangehensweise zur 
Flächenbestimmung ist die gesuch-
te Fläche für den Bau von Erdwär-
mekollektoren mit Faktor 1,5 – 2 
der zu beheizenden Wohnfläche zu 
veranschlagen.
 
16 Technikkennzahl: Zur Potenzi-
albestimmung mit einem Kenn-
wert kann ein Mittelwert aus den 
typischen Leistungen klassischer 
Erdwärmekollektoren von 10 – 35 
W/m² bestimmt werden.

  FL ÄC HENFIN DUNG E R DWÄR MESON DEN

 

Um den Mindestabstand zweier angrenzender Erdwärmesondenanlagen von 10 m einhalten zu 

können, kann als Vereinfachung der Mindestabstand einer Sonde zum Seitenrand des Grund-

stücks mit 5 m angenommen werden. Daraus ergibt sich eine unbebaute Fläche von mindestens 

100 m2, die mittels einer Erdwärmesonde geothermisch erschlossen werden kann. Weitere Angaben 

zur Methodik finden sich in einer Publikation des LANUV Nordrhein-Westfalen (LANUV, 2015).
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Grundwasser

Die Grundwassernutzung mit geothermischen 

Brunnenanlagen ist eine äußerst effiziente 

Nutzungsform der oberflächennahen Geo-

thermie, die aber nur punktuell untersucht 

werden kann. Auskünfte über die Ergiebigkeit 

und Temperaturen des Grundwassers erteilen 

sowohl das sowohl das Landesamt für Geologie, 

Rohstoffe und Bergbau (LGRB) als auch die 

LUBW. Aufgrund der Komplexität der Grund-

wassernutzung erscheint eine Potenzialerhe-

bung für die kommunale Wärmeplanung nicht 

umsetzbar. Sofern aber detaillierte Informati-

onen zur Grundwassernutzung der Kommune 

vorliegen, also zur Ausdehnung grundwasser-

führender Schichten, deren Mächtigkeit, Grund-

wassermengen und -fließgeschwindigkeiten, 

bekannte Altlasten, benachbarte Brunnennut-

zung et cetera, kann sie eine wichtige Rolle in 

Quartieren mit effizientem Gebäudestandard 

oder energieintensiven Nichtwohngebäuden 

des Sektors GHD spielen. Zu beachten ist, 

dass bereits errichtete Anlagen grundsätzlich 

Bestandschutz genießen.

Tiefe Geothermie

Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung 

kann ein technisches Potenzial der Wärme- 

und Stromerzeugung aus einem tiefengeother-

mischen Reservoir nur vorsichtig abgeschätzt 

werden. Es sei denn, es liegen detailliertere 

Informationen zur thermodynamischen Leis-

tungsfähigkeit des Erdreichs öffentlich vor. Dies 

ist aber in den wenigsten Kommunen der Fall. 

Aufsuchungs- und Gewinnungsrechte werden 

in Konzessionen („Erdwärmekonzessionen“) 

vergeben. Projektentwickler erstellen dort in der 

Regel Erschließungskonzepte. Auskunft darüber 

bietet der Kartenviewer des LGRB. Dennoch 

bildet die tiefe Geothermie einen wichtigen 

Baustein der Wärmewende in Baden-Württem-

berg. Die Wärme kann je nach Temperatur-

niveau auch zur Stromerzeugung, aber in jedem 

Fall zur Wärmeerzeugung genutzt werden. 

Typische Anlagen haben 2 – 20 MW thermischer 

Leistung und sind auch für die interkommunale 

Wärmeplanung eine wichtige Wärmequelle.

Das Potenzial ist im Informationsportal des 

Projekts „Geopotenziale des tieferen Unter-

grundes im Oberrheingraben“ (GeORG) karto-

grafisch dargestellt. Es liegen Informationen 

  DE ZENTR ALE LÖSUNG M IT E INZELWÄR MEPUM PEN ODE R ZENTR ALE 

  LÖSUNG M IT GROSS WÄR MEPUM PE?

 

Für sehr effiziente, äußerst verbrauchsarme (Neubau-)Quartiere, die mit niedrigen Vorlauftem-

peraturen arbeiten können, bieten sich theoretisch sowohl kalte Nahwärmenetze, Niedertem-

peraturnetze als auch die Einzelversorgung mit dezentralen Wärmepumpen an. Wirtschaftlich-

keitsuntersuchungen zeigen, dass Investitionen für verschiedene Versorgungsvarianten oftmals 

wirtschaftlich gleichauf liegen und lokale Faktoren auf Quartiersebene oder weitere Faktoren 

(zum Beispiel Grundstücksentwicklung) ausschlaggebend sind. Ob eine Groß-Wärmepumpe 

mit Wärmenetz oder ein kaltes Nahwärmenetz mit dezentralen Wärmepumpen zum Einsatz 

kommt, ist neben anderen Faktoren durch die Gebäudeseite (benötigte Vorlauftemperatur), 

die Art der zu erschließenden Wärmequelle und die benötigte Netzlänge bestimmt.

 

Im Zuge der Wärmeplanung können diese Bereiche sowohl als Wärmenetz- als auch Einzelver-

sorgungsgebiet zielführend erfasst werden. Eine alleinige Ausweisung als zum Beispiel „Nieder-

temperatur-Gebiet“ (LowEx) ist aber nicht ausreichend.
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zur theoretisch gewinnbaren Wärmemenge in 

GJ/m2 (technisches Potenzial der hydrotherma-

len Wärmemenge, die bei der Abkühlung des 

Gesteines auf die Temperatur an der Erdober-

fläche theoretisch gewonnen werden kann) 

für entsprechende geologische Schichten und 

tiefengeothermische Potenzialabschätzung auf 

Grundlager der Tiefenabschätzung in einer 

Tiefe von 500 bis 3000 Meter vor. Die nutzbare 

Wärmemenge hängt dabei von der Art der Nut-

zung und dem Erschließungspotenzial ab. Diese 

Plattform bietet aufgrund der Darstellung der 

möglichen Größe tiefengeothermischer Poten-

ziale eine ausreichend genaue Datengrundlage 

für den Zweck der Wärmeplanung17.

 

Wärme aus Bergbauwerken

Einen Sonderfall der Nutzung der Erdwärme 

bildet das durch die Erdwärme aufgeheizte 

Grubenwasser aus Bergbauwerken. Da dies ein 

nur in den wenigsten Gebieten, aber dennoch 

punktuell großes Potenzial darstellen kann, sei 

hier auf die entsprechende Berechtsamskarte 

verwiesen (LGRB), die bei der Potenzialab-

schätzung herangezogen werden kann.

 

SOL ARTHE R M IE

Solarthermie, ob auf Frei- oder auf Dachflä-

chen, besitzt im Land ein sehr großes Potenzial. 

Für die kommunale Wärmeplanung unterschei-

den sich die Herangehensweisen für Solarther-

mie auf Freiflächen („Große Solarthermie“) von 

der für Dachflächen. Die Potenzialerhebung 

für beide Nutzungsarten wird im Folgenden 

näher erläutert. Eine weitaus detailliertere 

Anleitung zum methodischen Vorgehen zur 

Ermittlung des Solarpotenzials findet sich im 

Leitfaden Energienutzungsplan des Bayerischen 

Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit 

(StMUG, 2011). Im Zuge der Wärmeplanung 

muss das Solarthermie-Potenzial mit dem 

Potenzial der Photovoltaik abgeglichen wer-

den. Eine Vereinfachung kann dabei getroffen 

werden: In Wärmenetz-Eignungsgebieten kann 

das Dachflächenpotenzial für Solarthermie 

vernachlässigt werden. Vorgeschlagen wird ein 

pauschaler Flächenertrag von 400 kWh pro 

Quadratmeter Kollektorfläche. Prinzipiell wer-

den entweder Röhren- oder Flachkollektoren 

mit unterschiedlichen spezifischen Kosten und 

Temperaturniveaus verwendet.

 

Freiflächen

Eine Ausweisung von geeigneten Freiflächen 

und damit verbundenen Potenzialen findet sich 

im Energieatlas-BW18, allerdings hauptsächlich 

für PV-Freiflächenanlagen unter Berücksichti-

gung des aktuellen Berücksichtigung des aktu-

ellen Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Für 

solarthermische Anlagen und für PV-Anlagen 

zur Eigenstrom nutzung ergeben sich allerdings 

gewisse Restriktionen an die Gebietsausweisung. 

Anhand eines Indikatorenmodells sind dort alle 

möglichen Flächen in benachteiligten Gebie-

ten erfasst. erfasst. Zu diesen benachteiligten 

Gebieten können auch für die PV-Nutzung 

aus technischer Sicht gut geeignete Flächen, 

wie zum Beispiel Konversionsflächen oder 

Seitenrandstreifen gehören. Für die strategische 

Flächensicherung können neben der Möglich-

keit eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

auch bedingt geeignete Flächen herangezogen 

werden, sofern sie außerhalb folgender Flächen 

liegen:

 

• weiche Restriktionsflächen

• Biosphärengebiete

• Biotopverbünde

• Generalwildwegepläne

• Landschaftsschutzgebiete

• Natura 2000 Gebiete

• Wasserschutzgebietszonen I und II

 

Zudem können Entwicklungs- und Vorrang-

flächen für Freiflächenanlagen in der Regio-

nalplanung sowie in kommunalen Flächen-

nutzungsplänen ausgewiesen werden. Zur 

Nutzung von Freiflächen-Solarthermie (und 

PV-) Anlagen liegen verschiedene Leitfäden vor 

(Ministerium für Umwelt, 2019), (Solites, 2016).

Weiterführende Informationen:

Ì Informationssystem Ober-

flächennahe Geothermie 

für Baden-Württemberg 

(ISONG)

Ì Umwelt-Daten und -Karten 

Online-Dienst (UDO)

Ì Landesamts für Natur, 

Umwelt und Verbraucher-

schutz Nordrhein-Westfalen 

(LANUV), Fachbericht 40: 

Potenzialstudie Erneuer-

bare Energien NRW Teil 4

Ì Informationsportal Geo-

potenziale des tieferen 

Untergrundes im Ober-

rheingraben (GeORG)

17 Weitere Auskünfte kann zudem 
das Landesforschungszentrum 
Geothermie (LFZG) erteilen: 
www.lfzg.de.
 
18 www.energieatlas-bw.de.

https://www.lfzg.de
https://www.energieatlas-bw.de
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Als kritische minimale Bodenfläche einer 

solchen Frei flächenanlage zur technischen 

Potenzialabschätzung wird eine Fläche von 

2.000 Quadratmeter festgelegt. Dies entspricht 

einer minimalen Wärmeerzeugung von circa 

270 MWh/a19. Dabei kann im Zuge der Wärme-

planung die geografische Lage und Ausrichtung 

(zum Beispiel Hangflächen) zunächst unbe-

rücksichtigt bleiben. Freiflächenanlagen bieten 

große Potenziale für interkommunale Wärme-

planung.

 

Dachflächen

Ebenso wie die Freiflächen können auch 

Dachflächen mittels des Energieatlas-BW 

erfasst werden. Um im Zuge der Wärmeplanung 

nicht zu kleinteilig zu arbeiten, werden verfüg-

bare Dachflächen nur auf Gebäuden mit einer 

Grundfläche größer 50 Quadratmeter bestimmt. 

Als Potenzialflächen20 kann für Solarthermie 

mit 25 Prozent der Grundfläche gerechnet wer-

den (50 Prozent bei PV). Das bisher genutzte 

Potenzial kann über das BAFA erfragt werden.

 

UMWELT WÄR ME

Neben der ausführlichen Betrachtung der 

Potenziale der Oberflächennahen Geothermie 

wird hier unter dem Begriff Umweltwärme 

die Erhebung aller Potenziale aus Oberflä-

chengewässern und der Luft beschrieben.

 

Oberflächengewässer

Ähnlich wie die Potenzialerhebung von Grund-

wasser mit geothermischen Brunnenanlagen 

erfordert auch die Erfassung der Potenziale 

von Wärme aus Flüssen und Seen immer eine 

Einzelfallprüfung.

 

Mittels Groß-Wärmepumpen21 können bei 

geeigneten Durchflussmengen/Reservoirgrößen 

und Tiefe der Entnahme/Rückgabe in Seen 

erhebliche technische Potenziale bestehen, die 

dann zusätzlich im kommunalen Wärmeplan 

dargestellt werden. 

Einen Sonderfall stellt die Seewärmenutzung im 

Bodensee dar, die im Wesentlichen durch die 

Randbedingungen aus der Bodensee-Richtlinie 

geregelt ist (IGKB, 2005)22. Bei der Ermittlung 

möglicher Potenziale sind folgende Rahmen-

parameter anzuwenden:

 

• zulässige Entnahmetiefe: 0 bis 40 Meter

• zulässige Rückgabetiefe: 20 bis 40 Meter

 

Luft

Umgebungsluft ist prinzipiell überall, auch 

innerstädtisch, nutzbar23. Es sei hier auf die Vor-

gaben an den Lärmschutz von Luft-Wärmepum-

pen in Siedlungsgebieten hingewiesen (LUBW 

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, 

2020). Da das Potenzial überall zur Verfügung 

steht, alternative Wärmequellen – wie Sole und 

Wasser – aber effizienter nutzbar sind, sollten 

dezentrale Luft-Wasser- und Luft-Luft-Wärme-

pumpen nur in Gebieten als vorrangige Option 

ausgewiesen werden, in denen (i) keine netz-

gebundene Versorgung auf Basis erneuerbarer 

Energien technisch-wirtschaftlich realisierbar 

ist (Einzelversorgungsgebiete) und (ii) in denen 

keine oberflächennahe geothermische Wärme-

quelle erschlossen werden kann. Einen Sonder-

fall bilden große Luft-Wasser-Wärmepumpen24 

außerhalb von Siedlungsflächen.

 

3 . 3 . 3  E R HEBUNG DE R LOK ALEN ABWÄR ME

POTENZ I ALE

Trotz äußerst unterschiedlicher Faktoren rund 

um die Nutzung von Abwärmequellen werden 

im Zuge der kommunalen Wärmeplanung 

systematisch alle relevanten Abwärmequellen 

räumlich und ihrem technischen Potenzial nach 

erfasst. Schwierig dabei gestaltet sich die Bestim-

mung eines eigentlichen Abwärmepotenzials, 

welches sich in einem Wärmenetz nutzen lässt. 

 

Eine eindeutige Definition eines Grenzwerts 

der Wärmemenge und des Abwärmeniveaus 

liegt nicht vor.

Weiterführende Informationen:

Ì Leitfaden Energienut-

zungsplan des Bayerischen 

Staatsministeriums für 

Umwelt und Gesundheit 

(StMUG, 2011)

Ì Energieatlas-BW

Ì Ministerium für Umwelt, 

Klima und Energiewirt-

schaft Baden-Württemberg. 

Handlungsleitfaden Freiflä-

chensolaranlagen. 2019.

Ì LUBW Landesanstalt für 

Umwelt Baden-Württem-

berg. 2020. Lärmschutz bei 

Luft-Wärmepumpen.

Ì IGKB. 2005. Bodensee- 

Richtlinien, Arbeits hilfe 

mit VwV zu ihrer Einfüh-

rung in Baden-Württem-

berg Internationale Gewäs-

serschutzkommission für 

den Bodensee.

19 Technikkennzahl: Jährlicher Kol-
lektorertrag bei rund 400 kWh/m2 
a; Geringere Werte bei Anlagen mit 
saisonalem Speicher.
 
20 Technikkennzahl: Abschätzung 
der Solarthermie-Dachfläche mit 
spez. Deckungsgrad 60 Prozent 
Warmwasserbereitung, 15-20 Pro-
zent Raumwärme (Basis: Wärmebe-
darf unter Berücksichtigung einer 
zukünftigen Einsparung), und 400 
kWh/m² Ertrag der Kollektorflächen.
 
21 Technikkennzahl: Große Wasser- 
Wasser-Wärmepumpe JAZ > 4.
 
22 Zulässige maximal Spreizung von 
1 K (Abkühlung; siehe Bodensee-
richtlinie).
 
23 Technikkennzahl: Typische 
Jahresarbeitszahlen (JAZ); 
Luft-Wasser-Wärmepumpe 
im Bestand JAZ = 2,6 – 3,1, 
im Neubau JAZ = 2,9 – 3,1 
(KEA-BW et al., 2019).
 
24 Technikkennzahl: JAZ = 3,5.
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Eine gewisse Hilfestellung bietet das KfW-För-

derprogramm Energieeffizienz und Prozesswär-

me aus erneuerbaren Energien in der Wirtschaft 

(KfW 295)25. Zudem wurde im Dezember 2020 

das Abwärmekonzept Baden-Württemberg26 

vom Ministerrat beschlossen.

 

Abwärmequellen unterscheiden sich nach 

folgenden Kriterien: Art, Temperaturniveau und 

Zeitprofil der Wärmequelle, Lage der Quelle 

relativ zu Wärmekunden, Vorhandensein eines 

Wärmenetzes, potenzieller Betreiber eines Wär-

menetzes, Eigentümerstruktur des Unterneh-

mens, Größe der Kommune und Wärmeabsatz. 

Dort, wo Abwärme anfällt, sie sich nicht ver-

meiden lässt, sich nicht innerbetrieblich nutzen 

lässt und sie sich technisch-wirtschaftlich für ein 

Wärmenetz erschließen lässt, ist sie immer Teil 

der lokalen Wärmewendestrategie und sollte 

bei großen Abwärmemengen auch immer Teil 

einer interkommunalen Wärmeplanung sein. 

Entscheidend zur Erschließung eines ausrei-

chend großen Abwärmepotenzials ist immer die 

Kooperationsbereitschaft des Betriebs. Je nach 

Temperaturniveau der Abwärme ergeben sich 

unterschiedliche Erschließungsmöglichkeiten:

• nieder- und mittelkalorische Abwärme quellen 

mit Groß-Wärmepumpen27 oder mittels 

Kalten Nahwärmenetzen mit dezentralen 

Wärmepumpen

• hochkalorische Quellen mit Direktein-

speisung in Wärmenetze

 

Anhand von vorliegenden gebäudescharfen 

Wärmebedarfen/-Verbrauch und abgefragter 

Informationen über die Branchen und Prozesse 

können erste Abschätzungen zum Abwärme-

potenzial getroffen werden. Im nächsten Schritt 

werden die Unternehmen kontaktiert und 

unter anderem Informationen zu Wärmeträger, 

-leistung, -menge, Abnehmer, Auskopplungs-

aufwand, Verfügbarkeit und Temperaturniveau 

eingeholt.

 

Um Möglichkeiten zur Abwärmenutzung im 

Betrieb selbst zu erkennen, sei hier auf das 

Beratungsangebot der Regionalen Kompetenz-

stellen Netzwerk Energieeffizienz (KEFF) 

hin gewiesen28. Hinweise auf größere poten-

zielle Abwärmequellen sind vor allem große 

Energiekunden von Strom und Gas. In enger 

Abstimmung mit den Unternehmen können 

aber auch Angaben zum Brennstoffeinsatz oder 

auch Immissionskennzahlen und Abgasströme 

in Potenziale umgerechnet werden (ISI, 2019). 

Solche Daten liegen auch den zuständigen 

Immissionsschutzbehörden vor. Besondere Be-

achtung finden dabei die im Folgenden näher 

beschriebenen Abwärmequellen29.

 

IN DUSTR IE UN D GHD

Unter Berücksichtigung der Wahrung von 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen können 

relevante Daten aus dem Bereich der industri-

ellen Abwärme und Abwärme aus dem Sektor 

Gewerbe-Handel-Dienstleistungen (GHD) 

räumlich erfasst werden. Im Klimaschutzgesetz 

wird dazu eine rechtliche Grundlage zur Daten-

erfassung geschaffen.

 

Neben dem Vorhandensein erschließbarer 

Abwärme-Potenziale von ausreichender Größe 

und geeigneter technischer Rahmenbedingun-

gen zur Auskopplung der Wärme muss bei den 

entsprechenden Unternehmen die grundsätzli-

che Bereitschaft vorliegen, sich an kommunalen 

Wärmeversorgungskonzepten zu beteiligen. Die 

Priorität der Unternehmen wird dabei stets auf 

der Betriebssicherheit der Prozesse liegen, die 

durch eine beabsichtigte Wärmebereitstellung 

nicht gefährdet werden darf.

 

REC HENZENTREN

Besonders relevant als Abwärmequelle sind die 

oft an Universitätsstandorten errichteten (Höchst-

leistungs-)Rechenzentren (HPC Zentren)30. In 

klassischen Rechenzentren überwiegt die Küh-

lung mit Luft. Hier werden typische Kaltwasser-

rücklauftemperaturen von 18 – 30 °C erzielt.

25 KfW-Förderprogramme 295: 
www.kfw.de 
 
26 Landeskonzept Abwärme 
Baden-Württemberg: 
www.um.baden-wuerttemberg.de 
 
27 Technikkennzahl: Für Abwärme 
im nieder-/mittelkalorischen Be-
reich, Groß-Wärmepumpe JAZ > 4.
 
28 www.keff-bw.de
 
29 Das Land Baden-Württemberg 
sieht ein Abwärme-Potenzial von 
9-15 Prozent vom Gesamtenergie-
verbrauch des Gewerbesektors.
 
30 Technikkennzahl: 1 kWel = 0,46 
kWth (Quelle: www.nachhaltige- 
rechenzentren.de/).

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/EE-Abw%C3%A4rme-(294)/
https://um.baden-wuerttemberg.de/en/energie/energieeffizienz/abwaermenutzung-in-unternehmen/landeskonzept-abwaerme-baden-wuerttemberg/
https://www.keff-bw.de
https://www.nachhaltige-rechenzentren.de/
https://www.nachhaltige-rechenzentren.de/
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HPC können Rücklauftemperaturen von bis 

zu circa 60 °C erreichen.

 

Somit stellen Rechenzentren attraktive Ab-

wärmequellen dar, die räumlich und mit den 

entsprechenden Potenzialen erfasst werden. 

Weitere Informationen bietet der Leitfaden 

„Nachhaltige Rechenzentren“ des Forschungs-

verbunds Nachhaltige Rechenzentren Baden- 

Württemberg erschienen (EcoRZ, 2020).

 

ABWASSE R (AUSL AUF VON K L ÄR ANL AGEN, 

ABWASSE RSAM MELK ANÄLE)

Dem kommunalen Abwasser können im Ab-

wasserkanal und nach einer Kläranlage, in de-

ren Auslauf große Wärmemengen entnommen 

werden31. Das kommunale Abwasser im Vorlauf 

einer Kläranlage kann sinnvoll direkt im Kanal 

(oder per Bypass) zur Einzelgebäudeversorgung, 

für Quartiere oder für ein Kaltes Nahwärme-

netz genutzt werden32. Die Erschließung der 

Abwärme aus dem Kläranlagen-Auslauf ist mit 

einer Groß-Wärmepumpe möglich. In jedem 

Fall sind die Anforderungen an die Betriebs-

sicherheit der Anlagen und Kanäle zu gewähr-

leisten. Die zur Potenzialerhebung notwendigen 

Angaben (wie Tagesmittelwert des Trockenwet-

terabflusses, Rohrdimensionierung und -verlauf, 

Abwassertemperatur) können beim Abwasser-

wirtschaftsbetrieb der Kommune, dem Stadt-

werk, Tiefbauamt aber auch beim Betreiber der 

örtlichen Kläranlage angefragt werden.

 

Ab einer nutzbaren Abwassermenge von 

circa 110 m³ pro Einwohner und Jahr ergibt 

sich für die meisten Kommunen mit mehr als 

10.000 Einwohnern ein nutzbares Potenzial 

aus dem kontinuierlich anfallenden Rohab-

wasser. Da zur Erschließung eine hohe Heizlast 

(mindestens 100 kW = circa 20 Wohneinheiten) 

und eine geeignete Distanz der Objekte zum 

geeigneten Abwasserkanal notwendig sind, 

werden alle Gebäude in einem Radius von 

100 – 300 Meter um den geeigneten Kanal als 

Potenzialgebiet in einem kommunalen Wärme-

plan erfasst. Sinnvollerweise werden bei der 

Kartierung solche Kanäle erfasst, die mindes-

tens 10, besser 15 Liter Rohabwasser pro Sekun-

de (Tagesmittelwert bei Trockenwetter) führen, 

die auch im Winter eine Abwassertemperatur 

von über 10 °C, Kanalquerschnitte von mindes-

tens 400 mm und ein Gefälle des Kanals von 

mindestens 1 Promille aufweisen (ifeu, 2018).

 

Weitaus größere Potenziale können im Klär-

anlagen-Auslauf identifiziert werden, da die 

mögliche Temperaturspreizung im Gegensatz 

zur Wärmeentnahme im Vorlauf nicht begrenzt 

ist und das Abwasser hinter der Kläranlage 

gereinigt ist33. Zur Potenzialermittlung eignen 

sich vor allem Kläranlagen in Kommunen 

ab 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 

(Größenklasse 4 und 5), die typischerweise 

im Abstand von wenigen Hundert Metern zur 

Wohnbebauung errichtet sind.

 

ANL AGEN ZUR THE R M I SC HEN ABFALLVE R

WE RTUNG

Auch in Anlagen zur thermischen Abfallverwer-

tung fallen große Mengen an Abwärme an, die 

oft schon energetisch genutzt werden. Dennoch 

sollte die thermische Leistung im Rahmen der 

Potenzialerhebung erfasst und hinsichtlich einer 

Integration in Wärmenetze bewertet werden.

 

UNTE R I R DI SC HE BAUWE R KE 

(ZUM BE I SP IEL U BAHNTUNNEL)

Sofern innerhalb des Gemeindegebiets unter-

irdische Bauwerke geplant werden, die im 

Grundwasser errichtet werden sollen, kann 

auch dort lokal Abwärme mit thermischer 

Bauteilaktivierung gewonnen werden. Darunter 

fallen vor allem Bauwerke wie U-Bahntunnel. 

Ebenso kann die Abluft von Tunneln thermisch 

genutzt werden. Diese Potenziale lassen sich 

räumlich und mit einem Kennwert erfassen.

31 Technikkennzahl: Für 1 m3/h Ab-
wasser: 1 K Absenkung = 1,164 kW 
Wärmeleistung; 5 K Absenkung = 
5,820 kW Wärmeleistung. Angaben 
des mittleren jährlichen Trocken-
wetterabfluss können durch den 
Betreiber erfolgen.
 
32 Technikkennzahl: Energieangebot 
eines Abwasserkanals: Entzugsleis-
tung in kW = Tagesmittelwert des 
Trockenwetterabflusses (l/s) mal 
Faktor 8.

33 Technikkennzahl: Energieangebot 
in gereinigtem Abwasser: Entzugs-
leistung in kW = Tagesmittelwert 
des Trockenwetterabflusses (l/s) 
mal Faktor 16.
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ANL AGEN ZUR STROME R ZEUGUNG (K WK)

Sofern Abwärme aus Biogas- und KWK-Anla-

gen nicht bereits genutzt wird, wird das entspre-

chende Potenzial im Rahmen der Wärmepla-

nung erfasst.

 

POWE RTO X

In Zukunft werden Power-to-X-Anlagen (Gas, 

Heat, Liquid, Chemicals) errichtet werden. 

Diese besitzen große Abwärmepotenziale, die 

systematisch räumlich und mit Kennwert erfasst 

werden. Ein gesteuerter, strategischer Ausbau 

kann dazu dienen, auch Abwärmepotenziale 

an den Orten aufzubauen, wo auch die Wärme 

genutzt werden kann.

 

3 . 3 .4  POTENZ I AL ANALYSE STROM AUS 

E RNEUE RBAREN ENE RGIEN FÜR WÄR ME

ANWEN DUNGEN

Grundsätzlich ist der Sektor Stromerzeugung 

nicht Gegenstand der Wärmeplanung. Für die 

Zwecke der Wärmeplanung soll vielmehr davon 

ausgegangen werden, dass spätestens bis 2050 

auch das Ziel einer klimaneutralen Stromver-

sorgung erreicht wird. Allerdings lassen sich 

große Teile der oben beschrieben technischen 

Potenziale an erneuerbaren Energien nur mittels 

strombetriebener Wärmepumpen erschließen. 

Auch der Ersatz für Brennstoffe durch Wasser-

stoff und daraus gewonnene gasförmige wie 

flüssige synthetische Energieträger werden ein 

ergänzender Baustein der Wärmewende sein. Je 

mehr synthetische Brennstoffe in der Wärme-

versorgung eingesetzt werden, umso mehr steigt 

der erneuerbare Strombedarf für Elektrolyse 

und nachfolgende Prozessschritte. Im Zuge der 

kommunalen Wärmeplanung sollen daher auch 

konsequent 100 Prozent der lokalen technischen 

Potenziale der erneuerbaren Stromerzeugung 

bestimmt und damit ein Beitrag dazu geleistet 

werden, den steigenden Strombedarf dezentral 

zu decken.

 

 

 

PHOTOVOLTAI K

Für Photovoltaik-Anlagen (PV), ob auf Frei- 

oder auf Dachflächen, auf Wohn- oder Nicht-

wohngebäuden, besteht landesweit ein enormes 

Potenzial. Hinzu kommt die Möglichkeit der 

Integration von PV in Gebäudefassaden. Für die 

kommunale Wärmeplanung unterscheiden sich 

die Herangehensweisen für PV auf Freiflächen 

und auf Dachflächen. Die Potenzialerhebung 

für beide Nutzungsarten wird im Folgenden 

näher erläutert.

 

Freiflächen

Eine Ausweisung von geeigneten Freiflächen 

und damit verbundenen Potenzialen findet sich 

im Energieatlas-BW34. Anhand eines Indikato-

renmodells sind dort alle möglichen Flächen 

in benachteiligten sowie auf gut geeigneten 

Gebieten, wie Konversionsflächen und Seiten-

randstreifen erfasst. 

 

Dabei kann im Zuge der Wärmeplanung die 

geografische Lage oder Ausrichtung zunächst 

unberücksichtigt bleiben. Basierend auf den 

Restriktionskriterien und potenziell geeigneten 

Freiflächen werden im Energieatlas-BW geeig-

net und bedingt geeignete Potenzialflächen 

ausgewiesen35.

 

Dachflächen

Auch Potenziale auf Dachflächen können 

mittels des digitalen Oberflächenmodells im 

Energieatlas-BW erfasst werden. Dort sind 

verschiedene Eignungsstufen erfasst:

• sehr gut geeignet: 95 – 100 Prozent der 

maximal in der Region nutzbaren 

Einstrahlungs energie

• gut geeignet: 80 – 94 Prozent der maximal 

in der Region nutzbaren Einstrahlungsenergie

• bedingt geeignet: 75 – 79 Prozent der maxi-

mal in der Region nutzbaren Einstrahlungs-

energie

• vor Ort zu prüfen: < 75 Prozent der maximal 

in der Region nutzbaren Einstrahlungsenergie

Weiterführende Informationen:

Ì Forschungsverbund Nach-

haltige Rechenzentren 

Baden-Württemberg, Leit-

faden Nachhaltige Rechen-

zentren (EcoRZ, 2020)

Ì ifeu Institut für Energie- 

und Umweltforschung 

GmbH, 2018. Kommunale 

Abwässer als Potenzial für 

die Wärmewende.

34 www.energieatlas-bw.de
 
35 Technikkennzahl: Flächenertrag 
einer PV-Freiflächenanlage 1000 
kWh/kWp oder knapp 40 kWh/m2 
Bodenfläche

https://www.energieatlas-bw.de
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Um im Zuge der Wärmeplanung nicht zu 

kleinteilig zu arbeiten, werden verfügbare Dach-

flächen nur auf Gebäuden mit einer Grundflä-

che größer 50 Quadratmeter bestimmt36. Als 

Potenzialflächen kann für die Stromerzeugung 

mit 50 Prozent der Grundfläche mit typischen 

Ertragswerten37 gerechnet werden (25 Prozent 

bei Solarthermie).

 

W IN DENE RGIE

Neben PV-Freiflächen- und Wasserkraftanla-

gen ist die Windenergie an Land die wichtigste 

Technologie zur Bereitstellung von erneuer-

barem Strom. Der Windatlas-BW38 beinhaltet 

Karten für unterschiedliche Kenngrößen, die 

jeweils für die Berechnungshöhen zwischen 100 

und 200 Metern ermittelt wurden. Im Karten-

angebot des Atlas werden die mittlere gekappte 

Windleistungsdichte für verschiedene Höhen 

über Grund und für verschiedene Leistungen 

der Jahresertrag abgeschätzt sowie die Stand-

ortgüte nach EEG 2017 räumlich ausgewiesen. 

Nicht dargestellt werden Angaben zu Besitz-

verhältnissen, theoretisch in Frage kommende 

Standorte und einzuhaltende Vorgaben. Die 

genaue Ermittlung des lokalen Windpotenzials 

kann aber nur im Einzelfall geklärt werden. 

Einen Überblick über den Planungsstand der 

kommunalen Planungsträger geben die ver-

schiedenen Regierungsbezirke.

 

WASSE R K R AF T

Der Energieatlas-BW ist eine wichtige Quelle 

für die Bestimmung des technischen Potenzials 

der Wasserkraft39. Die Webkarte zeigt das mög-

liche Aus- und Neubaubaupotenzial an bereits 

genutzten Wasserkraftstandorten zwischen 

(minimal) 8 kW bis 1 MW („Große Wasser-

kraft“) Leistung sowie das Wasserkraftpotenzial 

an noch nicht erschlossenen Querverbauungen 

(Regelungs- und Sohlenbauwerke) in den ba-

den-württembergischen Flusseinzugsgebieten. 

Die Genehmigungsfähigkeit der ermittelten 

Standorte für Wasserkraftanlagen unterliegt 

stets einer Einzelfallprüfung.

3 . 3 . 5 R ÄUMLI C HE DARSTELLUNG DE R 

POTENZ I ALE

Bei der folgenden Entwicklung von Eignungs-

gebieten für die Wärmeversorgung können 

grafische Darstellungen in Form von Karten der 

verschiedenen Potenziale und deren Endenergie 

einen Überblick bieten. Solche Karten sind vor 

allem zielführend für das solarthermische Po-

tenzial (wie Dachflächenkataster, Freiflächen), 

Geothermie-Potenziale (unter anderem Erd-

wärmesonden, Erdwärmekollektoren), Abwär-

me- (zum Beispiel Kanalverläufe, Kläranlagen 

oder punktuelle Abwärmequellen aus dem 

Bereich GHD) und Umweltwärme-Potenziale 

(wie Oberflächengewässer-Nutzung). Gelun-

gene grafische Umsetzungen finden sich im 

Energieleitplan der Stadt Konstanz40 oder in der 

Energieplankarte der Stadt Zürich41.

Weiterführende Informationen:

Ì Energieatlas-BW: 

www.energieatlas-bw.de

36 Hinweis Daten aus dem Ener-
gieatlas-BW: Es werden nur für 
PV-Nutzung geeignete Dachflä-
chenbereiche von mindestens 
10 m² Modulfläche (für geneigte 
Dächer) berücksichtigt. Flachdächer 
müssen bei Aufständerung der 
Module mindestens 25 m² für die 
PV-Nutzung aufweisen, um berück-
sichtigt zu werden: 
www.energieatlas-bw.de/sonne
 
37 Technikkennzahl: Flächenertrag 
eines PV-Kollektors 1000 kWh/
kWp.
 
38 Windkraftpotenzial: 
www.energieatlas-bw.de/wind
 
39 Wasserkraftpotenzial: 
www.energieatlas-bw.de/wasser
 
40 www.konstanz.de/leben+in+kon-
stanz/umwelt/klima+_+energie/
energienutzungsplan
 
41 Energieplankarte der Stadt Zürich: 
www.stadt-zuerich.ch

https://www.energieatlas-bw.de
https://www.energieatlas-bw.de/sonne/dachflachen/potenzialanalyse
https://www.energieatlas-bw.de/wind/windatlas
https://www.energieatlas-bw.de/wasser/ermitteltes-wasserkraftpotenzial#Teaser_Anker
https://www.konstanz.de/leben+in+konstanz/umwelt/klima+_+energie/energienutzungsplan
https://www.konstanz.de/leben+in+konstanz/umwelt/klima+_+energie/energienutzungsplan
https://www.konstanz.de/leben+in+konstanz/umwelt/klima+_+energie/energienutzungsplan
https://www.stadt-zuerich.ch/dib/de/index/energieversorgung/energiebeauftragter/publikationen/energieplankarte-der-stadt-zuerich.html
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3 .4 ENT W I C K LUNG VON VE RBR AUC HS  UN D 

VE RSORGUNGSSZENAR IEN

3.4 .1 KOM MUNALE K L I MASC HUT Z Z IELE: 

K L I MANEUTR ALITÄT 20 50

Für die kommunale Wärmeplanung gibt das 

Klimaschutzgesetz das Ziel einer klimaneut-

ralen Wärmeversorgung bis 2050 vor. Gemäß 

Gesetzesbegründung bedeutet dies, dass durch 

die Wärmeversorgung spätestens im Jahr 2050 

keine Treibhausgas-Emissionen mehr verursacht 

werden dürfen. Daraus ergibt sich, dass dem 

aufzustellenden Zielszenario 2050 die Dekar-

bonisierung des Wärmesektors zugrunde liegt 

(siehe Kapitel 3.4 – 3.5).

 

Eigene kommunale Ziele, die über diese Vorga-

be in zeitlicher Hinsicht hinausgehen, können 

selbstverständlich ebenfalls Grundlage der 

Wärmeplanung sein.

ZUSAM MENFASSUNG

 

Im folgenden Kapitel wird die Entwicklung eines aussagekräftigen Zielszenarios zur klimaneutralen Wärme-

versorgung für das Jahr 2050 mit einem Zwischenschritt für 2030 erläutert. Die Anforderungen sind in § 7c 

Absatz 2 (3) KSG BW definiert.

 

In Abschnitt 3.4.1 wird auf die im Klimaschutzgesetz festgelegten Klimaschutzziele des Landes verwiesen. 

Die kommunalen Ziele müssen sich an diesen Landeszielen orientieren. Jede Kommune entwickelt im kom-

munalen Wärmeplan ihren Weg zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung, der die jeweilige Situation vor 

Ort bestmöglich berücksichtigt.

 

In Abschnitt 3.4.2 wird eine Methode zur Berechnung eines Szenarios für den zukünftigen Endenergiever-

brauch vorgestellt. Analog zu Abschnitt 3.2.2 wird ein Top-Down Ansatz vorgestellt, der auf den Ergebnissen 

der aktuellen Energie- und Treibhausgas-Bilanz beruht. Anhand von Faktoren werden Endenergieeinspa-

rungen und die Nutzung erneuerbarer Energien in die Zukunft projiziert. Durch die Variation der Eingabe-

parameter können unterschiedliche Szenarien erstellt werden. Für jedes Szenario werden die erreichbaren 

Treibhausgas-Minderungen berechnet. Die Methode ermöglicht eine intensive Fachdiskussion zu den 

erforderlichen Energieeinsparungen und der Nutzung der vorhandenen Potenziale an erneuerbaren Energien 

und Abwärme in der Kommune. Diese Szenarien müssen mit den Ergebnissen der Bottom-Up Analysen zur 

Wärmebedarfsentwicklung, der lokalen Potenziale und der erwarteten Versorgungsstruktur abgeglichen und 

gegebenenfalls angeglichen werden. Das Ergebnis ist eine konsistente Energie- und Treibhausgas -Bilanz mit 

detaillierten Zieldefinitionen nach Sektoren und Energieträgern für die Jahre 2030 und 2050. Gemäß § 7d 

Absatz 2 Satz 2 und 3 KSG BW müssen diese Informationen an eine Landesdatenbank übermittelt werden.

 

Die Nutzung von Strom zur Wärmeversorgung – beispielsweise zum Betrieb von Wärmepumpen, als 

Direktstromheizung oder zur Herstellung synthetischer Brennstoffe – hat große Rückwirkungen auf die 

Stromversorgung. Abschnitt 3.4.3 erläutert die Berücksichtigung der Sektorenkopplung bei der Erstellung des 

Szenarios für die zukünftige Wärmeversorgung.



50 LEITFADEN KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG

3 .4 . 2 ZUKÜNF T I GE ENT W I C K LUNG DES 

WÄR MEBEDARFS UN D DE R NUT ZUNG 

E RNEUE RBARE R ENE RGIEN

Der in Abschnitt 3.2.2 erläuterte Rahmen zur 

Bilanzierung des Energiebedarfs eignet sich 

auch zur Erstellung eines Zielszenarios und zur 

Berechnung der dabei erzielbaren Treibhaus-

gas-Minderungen.

 

Die hier präsentierten Tabellen und Grafiken 

wurden mit dem Bilanzierungstool BICO2BW 

erzeugt42. Mit der folgenden Szenarioanalyse 

können grundsätzliche Fragestellungen unter-

sucht werden:

• Zusammenhang zwischen Energieeinsparung 

und Treibhausgas-Minderung

• Zusammenhang zwischen Ersatz fossiler 

Energieträger und Treibhausgas-Minderung

• Ausnutzung der ermittelten lokalen Poten-

ziale erneuerbarer Energien

• Einfluss synthetischer Energieträger und 

dafür erforderlicher Strombedarf (siehe auch 

Abbildung 15)

 

Ausgehend von der Ist-Bilanz können Reduk-

tionsfaktoren je Sektor angewandt werden, um 

den zukünftigen Wärmebedarf abzuschätzen. 

Solche Faktoren können aus verschiedenen 

Studien abgeleitet werden. Die für Baden-Würt-

temberg maßgebliche Studie des Zentrums für 

Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung 

Baden-Württemberg (ZSW, 2017) rechnet 

zum Beispiel mit Einsparungen bis 2050 von 

45 Prozent im Bereich der privaten Haushalte, 

37 Prozent für Gewerbe, Handel, Dienstleistun-

gen und 29 Prozent für die Industrie (Tabelle 1). 

Für die eigenen Liegenschaften haben viele 

Kommunen schon eigene Ziele definiert.

Tabelle 1: Beispiel projizierter Endenergieverbrauch 2050 mit Angaben zur Einsparung:

PROJIZIERTER 
ENDENERGIE

VERBRAUCH 
2050 [MWh/a]

STROM WÄRME SUMME WÄRME 
EINSPARUNG

ENERGIE 
EINSPARUNG

Pr i va te 
Hausha l te 57.031 140.338 197.369 39 % 56 %

GHD 92.422 131.903 224.325 43 % 50 %

Indust r ie 28.276 12.949 41.225 36 % 42 %

Kommune 15.115 2.443 17.558 16 % 62 %

Summe 192.844 287.633 480.477 34 % 54 %

In einem weiteren Schritt kann der so ermit-

telte Endenergieverbrauch auf die zukünftige 

Beheizungsstruktur übertragen werden. Dazu 

wird ein Szenario entwickelt, dass die Zielvor-

gabe einer klimaneutralen Wärmeversorgung 

erfüllt. Diese kann vorerst auf Basis der Szena-

rien bundesweiter oder landesweiter Analysen 

oder durch die Anwendung realer oder not-

wendiger Trends und eigener Erfahrungswerte 

abgeschätzt werden. Die folgende Tabelle 2 

zeigt eine beispielhafte Zusammensetzung.

42 Im BICO2BW-Bilanzierungs-
tool wurde ein entsprechendes 
Excel-Arbeitsblatt zur Berechnung 
von Szenarien integriert.
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Durch die Anwendung der Beheizungsstruktur 

auf den projizierten Wärmebedarf ergibt sich 

so eine Endenergiebilanz nach Sektoren und 

Energieträgern für das entsprechende Zieljahr 

(siehe Tabelle 3).

Tabelle 2: Beispiel Beheizungsstruktur 2050 mit Anteilen der Energieträger in Prozent:

BEHEIZUNGS
STRUKTUR AN

TEILE 2050 
IN PROZENT

HEIZÖL ERDGAS WÄRME
NETZ

SYNTHE
TISCHE 

BRENN
STOFFE

SOLAR
THERMIE

BIO 
MASSE

WÄRME
PUMPE

DIREKT
STROM

Pr i va te 
Hausha l te 0 0 26 10 10 15 23 6

GHD 0 0 26 10 10 10 28 6

Indust r ie 0 0 26 35 0 0 33 6

Kommune 0 0 53 10 10 0 21 6

Tabelle 3: Beispiel projizierter Endenergieverbrauch differenziert nach Energieträgern:

PROJIZIERTER 
ENDENERGIE

VERBRAUCH 
NACH ENER

GIETRÄGERN 
2050 [MWh/a]

HEIZÖL ERDGAS WÄRME
NETZ

SYNTHE
TISCHE 

BRENN
STOFFE

SOLAR
THERMIE

BIO
MASSE

WÄRME
PUMPE

DIREKT
STROM

Pr i va te 
Hausha l te 0 0 37.187 14.034 14.034 21.051 31.578 8.420

GHD 0 0 34.952 13.190 13.190 13.190 36.275 7.914

Indust r ie 0 0 3.431 4.532 0 0 4.209 777

Kommune 0 0 1.295 244 244 0 513 147

Summe 0 0 76.865 32.001 27.468 34.241 72.576 17.258

Diese Ergebnisse werden als Ist-Zustand und 

zur zukünftigen Entwicklung des Wärmebe-

darfs für das Jahr 2030 als Zwischenschritt 

und für das Zielszenario 2050 dargestellt 

(Abbildung 12).
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Abbildung 12: Beispielhafte Szenarien des Wärmeverbrauchs eines (a) Ist-Zustands und (b) eines klimaneutralen 
Zielszenarios 2050 einer ausgewählten Kommune.



52 LEITFADEN KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG

Aus den projizierten Energieverbrauchswerten 

kann mit den entsprechenden Emissionsfak-

toren43 die Treibhausgas-Minderungen des 

Zielszenarios 2050 (und Zwischenschritts 

2030) berechnet und dargestellt werden (siehe 

Tabelle 4).

Im Weiteren können die Anteile lokal erzeugter 

erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung und 

zur Wärmeerzeugung in Wärmenetzen abgebil-

det werden (Abbildung 13).
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Abbildung 13: Beispielhafte Verteilung lokal erzeugter erneuerbarer Energien (EE) an (a) der Stromerzeugung und 
(b) in Wärmenetzen.

Tabelle 4: Beispielhafte Berechnung der Treibhausgas-Minderung (THG) nach Sektoren:

THGEMISSIONEN SUMME 2050 [t CO2] SUMME 2020 [t CO2] THGMINDERUNG [%]

Pr i va te Hausha l te 14.259 139.594 90%

GHD 15.073 152.965 90%

Indust r ie 2.272 28.366 92%

Kommune 978 20.887 95%

Summe 51.585 468.618 89%

43 Gesetz zur Vereinheitlichung des 
Energieeinsparrechts für Gebäude 
und zur Änderung weiterer Gesetze, 
Anlage 9 GEG: www.bgbl.de

Durch die Diskussion mehrerer Szenarien mit 

Verwaltung, Stadtwerken und weiteren Akteu-

ren können verschiedene Aspekte der lokalen 

Wärmewendestrategie beleuchtet und ein 

besseres Verständnis für die künftigen Heraus-

forderungen vermittelt werden.

 

Kommunale Wärmeplanung als Prozess ist mit 

Iterationsschleifen versehen, wie in Kapitel 3.1 

erläutert wurde (siehe Abbildung 5). Daher 

muss die so ermittelte Bilanz im Verlauf des 

Planungsprozesses iterativ überarbeitet werden, 

um die Bilanz an den neuen Bearbeitungsstand 

anzupassen. Die in Kapitel 3.3 ermittelten loka-

len Potenziale sind dabei genauso zu berück-

sichtigen wie die Aufteilung der Kommune in 

Gebiete mit zentraler und dezentraler Ver-

sorgung (Abschnitt 3.5.4). So erfolgt in einem 

kontinuierlichen Prozess ein Abgleich zwischen 

lokalen Gegebenheiten und notwendigen Ent-

wicklungen. Dieser Aspekt wird dabei auch in 

der rollierenden Wärmeplanung berücksichtigt.

 

An dieser Stelle kann eine Überprüfung 

erfolgen, ob die verfügbaren Potenziale zur 

Deckung des zukünftigen Bedarfs an erneuer-

baren Energien ausreichen. Dies erfordert unter 

Umständen eine Ausweitung der Potenzialer-

schließung, zum Beispiel durch Berücksichti-

gung zuerst ausgeschlossener Flächen oder eine 

Deckung des Energiebedarfs durch nicht lokal 

erzeugte Energieträger, wie zum Beispiel durch 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl120s1728.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s1728.pdf%27%5D__1603826940055
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synthetische Brennstoffe. Auch der Endener-

giebedarf zur Erzeugung dieser Brennstoffe ist 

auszuweisen, da er von großer Bedeutung für 

die überregionale Entwicklung des Strombe-

darfs ist. Welchem Verbraucher welche Wärme-

quelle dann zur Verfügung gestellt wird, zeigt 

die räumlich aufgelöste Wärmewendestrategie 

(siehe Kapitel 4).

 

Mit der hier vorgestellten Methodik können 

der zukünftige Wärmebedarf und die Nutzung 

erneuerbarer Energien sowie Abwärme anhand 

der im kommunalen Wärmeplan flächenhaft 

ausgewiesenen Informationen für die Jahre 2030 

und 2050 bilanziert werden. Die Summe aller 

Maßnahmen aus der kommunalen Wärmewen-

destrategie (Kapitel 4) darf dann für das Zieljahr 

2050 keine Treibhausgas-Emissionen mehr 

aufweisen (klimaneutrales Zielszenario 2050).

 

Das beschriebene bilanzielle Verfahren ist ein 

Entwicklungsschritt bei der Erarbeitung des 

kommunalen Wärmeplans. In den folgenden 

Kapiteln 3.5 und 3.6 wird beschrieben, mit wel-

chen Verfahren die technische und wirtschaft-

liche Umsetzbarkeit der entworfenen Szenarios 

überprüft werden kann.

 

BE REC HNUNG DES ZUKÜNF T I GEN WÄR ME

BEDARFS

Vorausgehend wurde beschrieben, wie die 

zukünftige Entwicklung des Wärmeverbrauchs 

aus der Bilanzierung pauschal ermittelt werden 

kann. Mit der in Abschnitt 3.2.3 dargestellten 

GIS-unterstützten Methode zur Berechnung des 

aktuellen Wärmebedarfs kann der zukünftige 

Wärmebedarf aufgrund der lokalen Gegeben-

heiten räumlich aufgelöst dargestellt und dann 

summenhaft für die gesamte Kommune berech-

net werden.

 

Folgende Parameter haben einen Einfluss auf 

den zu erwartenden Wärmebedarf und die 

Wärmebedarfsdichte: 

• energetische Gebäudesanierung mit einer 

Sanierungsrate von 1 – 2 Prozent und unter-

schiedlichen Sanierungsstandards

• Änderungen am Gebäudebestand (Neubau, 

Nachverdichtung)

• Neuansiedlung oder Abwanderung von 

Betrieben, Reduzierung beim Energiebedarf 

in Betrieben durch Effizienzmaßnahmen, 

Produktionsschwankungen et cetera

• veränderte Nutzungsgewohnheiten

• Effekte des fortschreitenden Klimawandels 

(gegebenenfalls mit zusätzlichem Kühlbe-

darf)

 

In den genannten Verfahren können diese Para-

meter Berücksichtigung finden. Dabei werden 

Gebäudehüllflächen abgeschätzt und für jedes 

Gebäude anhand von typischen U-Werten, Lüf-

tungsverlusten, inneren und solaren Gewinnen 

der Wärmebedarf berechnet. Durch die Berück-

sichtigung besserer U-Werte entsprechend 

einem zukunftsfähigen Energiestandard kann 

für jedes Gebäude ein optimierter Wärmebe-

darf berechnet werden. Dabei können auch 

unterschiedliche Sanierungsraten berücksichtigt 

werden.

 

Eine Vereinfachung der Methode kann auf 

Richtwerte für den Wärmebedarf sanierter 

Gebäude nach Altersklassen aufgebaut werden 

(Abbildung 14). Dabei werden nicht die Flächen 

der Bauteile und deren U-Werte benötigt, son-

dern nur die beheizte Fläche und das Baualter 

jedes Wohngebäudes. Der zukünftige Wär-

mebedarf ergibt sich aus der beheizten Fläche 

einer Altersklasse und dem dazugehörigen 

Zielwert.
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Beide Verfahren versprechen eine höhere 

Genauigkeit und größere Differenzierung 

innerhalb der betrachteten Quartiere als eine 

pauschale Bilanzierung der Energieverbräu-

che. Dies wiederum ermöglicht eine räumlich 

differenzierte Vorgehensweise bei der weiteren 

Wärmeplanung und der Zonierung der Eig-

nungsgebiete für Wärmenetze und dezentrale 

Versorgung. Allerdings müssen zukünftige 

Energiestandards und realistische Sanierungs-

raten geschätzt werden. Das relativiert den 

Vorteil an Genauigkeit gegenüber pauschalen 

Minderungsfaktoren. Alle Verfahren liefern die 

Quantifizierung des zukünftigen Wärmebedarfs 

von Wohngebäuden und die in der Kommune 

möglichen Einsparungen basierend auf dem 

vorhandenen Gebäudebestand. Dieser Wert 

kann dann in der oben beschriebenen Bilan-

zierung als Input genutzt werden.

 

Für Nichtwohngebäude muss ein anderes 

Verfahren gewählt, und gegebenenfalls auf 

pauschale Minderungsfaktoren zurückgegriffen 

werden.

 

Die Darstellung des zukünftigen Wärmebedarfs 

erfolgt analog zum Ist-Wärmebedarf in Form 

von Wärmebedarfsdichtekarten (siehe Abschnitt 

3.2.3). Dazu können verschiedene Layer in 

einem GIS angelegt werden.
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Abbildung 14: Flächenbezogener Endenergieverbrauch nach Altersklassen für den Ist-Zustand (teilsaniert) und 
nach energetischer (Voll-)Sanierung bis 2050. Für Neubauten nach GEG (2020) wird keine Einsparung bis 2050 
erwartet. Quelle: Verändert und erweitert nach BMWi, 2014.
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3 .4 . 3 ZUKÜNF T I GE ENT W I C K LUNG DES 

STROMBEDARFS IN DE R KOM MUNE

Strom, Wärme und Mobilität konkurrieren um 

die verfügbaren Potenziale erneuerbarer Ener-

gien. Deswegen kann die Wärmewende nicht 

unabhängig von der Entwicklung der anderen 

Sektoren gesehen werden. Außerdem wird es in 

Zukunft viele Überschneidungen der Anwen-

dungsbereiche durch die notwendige Sekto-

renkopplung geben (siehe Abbildung 13):

• Wärmepumpen gegebenenfalls in Kombi-

nation mit Wärme- oder Stromspeichern

• Erzeugung von Wasserstoff durch Elektrolyse 

mit nutzbarer Abwärme als Nebenprodukt

• Strom- und Wärmeerzeugung durch KWK- 

Anlagen zum Ausgleich der schwankenden 

PV- und Windstromerzeugung

• zusätzlicher Strombedarf durch Hochlaufen 

der Elektromobilität

 

Im dargestellten fiktiven Beispiel ergibt sich ein 

deutlicher höherer Strombedarf im Jahr 2050 

als noch im Referenzjahr 2020 (Abbildung 15). 

Dadurch steigt der Bedarf an erneuerbaren 

Energien.

Abbildung 15: Beispiel eines Strom-
verbrauchsszenarios mit Anteilen von 
Wärmepumpen, PtX und Elektromobilität.
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3 . 5 AUSWE I SUNG VON E I GNUNGSGEBIE TEN 

FÜR D IE ZUKÜNF T I GE WÄR ME VE RSORGUNG

3. 5 .1 SC H R IT T 1:  FESTLEGUNG DES UNTE R

SUC HUNGSGEBIE TES

In Abschnitt 3.2.3 wurde erläutert, wie der 

räumlich aufgelöste Wärmebedarf in Form einer 

Wärmedichtekarte bestimmt werden kann. Die-

se Wärmedichte ist der zentrale Parameter im 

Rahmen der strategischen Planung, auf dem die 

Identifikation der Eignungsgebiete für Wärme-

netze aufbaut.

 

Für die folgende Untersuchung eignen sich 

räumlich zusammenhängende Siedlungsberei-

che. Räumlich getrennte Teilorte sollten jeweils 

getrennt untersucht werden. Bei dieser Arbeits-

weise werden Siedlungsgebiete nicht a priori 

schon in Quartiere oder Untersuchungsge-

biete gegliedert. Ein kommunaler Wärmeplan 

ermöglicht dann bei der Maßnahmenbeschrei-

bung zielführende Quartiersabgrenzungen auf 

dem gesamten Gebiet der Kommune (siehe 

Kapitel 4).

 

Wenn ein räumlicher Zusammenhang über 

Kommunengrenzen hinweg gegeben ist, ist es 

sinnvoll, das Untersuchungsgebiet entsprechend 

auszuweiten und einen interkommunalen 

Wärmeplan, zum Beispiel im Konvoi, zu 

erstellen. Bei der Festlegung von Eignungs-

gebieten44 ist es wichtig, einen getrennten Blick 

auf Teilorte zu werfen. Gegebenenfalls liegen 

dort unterschiedliche Verhältnisse gegenüber 

der Kernstadt vor.

44 Der Begriff Eignungsgebiet ist in 
diesem Zusammenhang nicht dem 
Raumordnungsrecht entnommen, 
sondern steht für ein abgegrenztes 
Gebiet, das im Zuge der Wärme-
planung als für Wärmenetze oder 
Einzelversorgung geeignet ausge-
wiesen wurde.

ZUSAM MENFASSUNG

 

Die Nutzung erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung kann sowohl dezentral mit Einzel-

heizungen als auch über Wärmenetze erfolgen. Eine Zonierung des Stadtgebietes in Bereiche, 

die sich für Wärmenetze oder Einzelheizungen eignen, ist ein wichtiger Baustein der Wärme-

planung. Die Wärmedichte, ausgedrückt als Wärmebedarf bezogen auf die Landfläche (siehe 

Abschnitt 3.2.3), ist im Rahmen der strategischen Planung ein zentraler Parameter, auf dem die 

Identifikation der Eignungsgebiete für Wärmenetze aufbauen kann.

 

In den Abschnitten 3.5.1 – 3.5.4 werden die zentralen Schritte zur Ausweisung von Eignungsge-

bieten erläutert. Dabei werden sukzessive Informationen über das Stadtgebiet erarbeitet und in 

die Wärmeplanung integriert. Ziel dieser Zonierung ist die Definition und Dokumentation von 

Teilgebieten und Quartieren mit besonderen Charakteristiken. Für diese Gebiete werden dann 

im Abschluss Maßnahmen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung entwickelt (siehe Kapitel 

4). Ein kommunaler Wärmeplan ermöglicht damit zielführende Quartiersabgrenzungen auf dem 

gesamten Gebiet der Kommune.

 

Abschnitt 3.5.5 erläutert die Dokumentation eines Wärmeplans aus den Ergebnissen der vorher-

gehenden Analyseschritte. Die Unterlagen eignen sich zur Veröffentlichung der Wärmepläne 

und Kennzahlen (§ 7d Absatz 2 und 3 KSG BW).
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3 . 5 . 2 Z W I SC HENSC H R IT T:  E RSTE R ÜBE R

BL I C K ÜBE R DEN WÄR MENE T ZANTE IL IN 

E INE R KOM MUNE

Einen Anhaltspunkt für die Ausweisung von 

Gebieten für Wärmenetze kann der Webbasier-

te Pan European Thermal Atlas (PETA, 2018) 

bieten. Die Ermittlung des aktuellen Wärme-

bedarfs (Referenzjahr 2015) erfolgt dabei über 

statistische Verfahren (für Details siehe Möller 

und Wiechers, 2019). Die berechneten Werte 

können vom tatsächlichen Wärmeverbrauch 

jedoch deutlich abweichen und sollten hier 

nur als erste Näherung gesehen werden.

 

 

 

Für jede Kachel in einem 100×100 Meter Raster 

werden die jährlichen Wärmenetzverteilkosten 

anhand von durchschnittlichen Kennwerten 

berechnet. Kacheln, in denen eine bestimmte 

Grenze für die Verteilkosten unterschritten wird 

(hier: 18 Euro/MWh), werden dabei als wärme-

netztauglich eingestuft. Im entsprechenden Layer 

„Recommended District Heating Levels“ werden 

geeignete Flächen mit dem jeweils möglichen 

Anteil von Wärmenetzen an der Wärmever-

sorgung dargestellt (Abbildung 16). Diese sind 

nicht als räumlich abgegrenzte Eignungsgebiete 

zu verstehen, sondern stellen zunächst Über-

sichtsinformationen zur möglichen Rolle der 

Wärmenetze in einer Kommune dar.

Abbildung 16: Darstellung des errechneten möglichen Anteils an Wärmenetzen am Beispiel der Stadt Aalen und 
Umgebung. Quelle: https://heatroadmap.eu/peta4/

In Baden-Württemberg können für alle 103 

Stadtkreise und Großen Kreisstädte die be-

schriebenen Ergebnisse zum Wärmenetzpoten-

zial in PETA eingesehen werden. Dasselbe gilt 

auch für viele kleinere Kommunen, die nicht 

zur kommunalen Wärmeplanung verpflichtet 

sind. Häufig nicht enthalten sind jedoch kleine 

und sehr kleine ländliche Gemeinden.
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Abbildung 17: Relative Häufigkeitsverteilung der Wärmedichten in zusammenhängenden Siedlungsgebieten von 
vier Beispielstädten. Berechnungsgrundlage: Hotmaps.

3 . 5 . 3 SC H R IT T 2 :  ANALYSE DE R HÄUFI G 

KE ITEN DE R WÄR MEDI C HTEN

Wie niedrig die Wärmedichte in einem Sied-

lungsgebiet sein darf, damit das entsprechende 

Gebiet noch als Eignungsgebiet für ein Wär-

menetz ausgewiesen werden kann, hängt von 

verschiedenen Faktoren ab:

• Kosten für den Bau und den Betrieb des 

Wärmenetzes (Transport- und Verteilkosten)

• Kosten für Erschließung und Betrieb 

der Wärmequellen für das Wärmenetz 

(Bereitstellungskosten der Wärme)

• Anschlussgrad (unter plausiblen 

Annahmen)

• Kosten für die alternative Einzel- 

versorgung

Die auf der Grundlage der lokalen Randbe-

dingungen ermittelte Summe aus Verteil- und 

Bereitstellungskosten bestimmt durch den 

Vergleich mit den Kosten der Einzelversorgung 

die Grenzen der räumlichen Ausdehnung der 

Eignungsgebiete.

 

Wie bereits in Abschnitt 3.2.3 wird die Wärme-

dichte auf der Grundlage von Wärmedichtekar-

ten analysiert und kann nun als Häufigkeitsver-

teilung der Wärmedichten visualisiert werden.

 

 

 

 

Als Beispiel wurden hier vier Kommunen 

ausgewählt, deren Strukturen sich bezüglich der 

Wärmedichte deutlich unterscheiden (Abbil-

dung 17). Die relative Häufigkeit der Wärme-

dichten rechts des Maximums ist in Fellbach 

und Freiburg deutlich höher als in den beiden 

anderen Städten. Der Charakter einer Großstadt 

äußert sich hier daran, dass auch Werte ober-

halb von 1.000 MWh/ha×a mit signifikanter 

Häufigkeit auftreten. Neben der Wärmedich-

tekarte (Abschnitt 3.2.3) bietet die Auswertung 

der Häufigkeitsverteilung der Wärmedichten 

der Kommune eine Übersicht darüber, in wel-

chem Wertebereich sich die Wärmedichte im 

Wesentlichen bewegt. 
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3 . 5 .4 SC H R IT T 3 :  ZON IE RUNG IN 

E I GNUNGSGEBIE TE FÜR DE ZENTR ALE 

E INZELVE RSORGUNG UN D WÄR MENE T ZE

 

ZON IE RUNG AUF BASI S VON PAUSC HALEN 

WÄR MEDI C HTE GRENZ WE RTEN

Ausgehend von den Ergebnissen der Analysen 

der Wärmedichte werden Wärmedichtengrenz-

werte für die Abgrenzung der Eignungsgebiete 

festgelegt. Wie in Abschnitt 3.2.1 beschrieben, 

wird unter Berücksichtigung von geografischen 

Gegebenheiten das Gebiet der Kommune in 

mehrere zusammenhängende Siedlungsberei-

che aufgeteilt. Daher ist es unter Umständen 

notwendig, im Stadtgebiet unterschiedliche 

Wärmedichtengrenzwerte in Abhängigkeit der 

örtlichen Situation anzuwenden. Zur ortsgenau-

en Planung von Wärmenetzen in der Umset-

zungsphase müssen erst in einem späteren 

Schritt kritische Liniendichte-Grenzwerte 

betrachtet werden.

 

Die in Tabelle 5 enthaltenen Einschätzungen 

können Anhaltspunkte für die Festlegung von 

Grenzwerten für die Wärmedichte liefern. 

Dabei handelt es sich um Erfahrungswerte 

und Angaben aus Praxisbeispielen.

Tabelle 5: Klassifizierung der Wärmebedarfsdichten (Endenergie) nach potenzieller Eignung für Wärmenetze:

WÄRMEDICHTE 
[MWh/ha×a] EINSCHÄTZUNG DER EIGNUNG ZUR ERRICHTUNG VON WÄRMENETZEN

0 –  70 Kein technisches Potenzial

70 –  175 Empfehlung von Wärmenetzen in Neubaugebieten

175 –  415 Empfohlen für Niedertemperaturnetze im Bestand

415 –  1.0 5 0 Richtwert für konventionelle Wärmenetze im Bestand

> 1.0 5 0 Sehr hohe Wärmenetzeignung

Bei geringer Eignung für Wärmenetze sollte 

die Wärmeplanung Bereiche für sogenannte 

Nahwärmeinseln identifizieren. In der Regel 

handelt es sich um Bereiche in der Nähe von 

größeren Einzelverbrauchern wie Schulzentren, 

Hallenbäder, Stadtzentren, Krankenhäuser oder 

Betriebe mit nutzbarem Abwärme-Angebot.

 

Bei hoher Eignung für Wärmenetze sollte die 

Wärmeplanung auf die Entwicklung eines 

Gesamtkonzepts für Wärmenetze ausgerichtet 

werden. Dabei geht es darum, Gebiete mit sehr 

hoher Eignung für Wärmenetze zu identifizie-

ren. Anschließend können mögliche Verschmel-

zungen solcher Gebiete zu einem Gesamtgebiet 

untersucht werden. Dabei können gegebenen-

falls Bereiche für Wärmenetze erschlossen wer-

den, in denen für sich betrachtet eine Erschlie-

ßung nicht wirtschaftlich wäre.

 

Die Wertebereiche in Tabelle 5 beurteilen 

pauschal die Eignung für Wärmenetze in 

Konkurrenz zur dezentralen Einzelversorgung. 

Bei einer solch pauschalen Betrachtung bleibt 

jedoch die Tatsache unberücksichtigt, dass die 

Kosten für die Wärmeversorgung mit Wärme-

netzen je nach lokaler Situation stark variieren 

können. Folgende Aspekte illustrieren dies:

• Ein Kostenblock betrifft die Wärmeerzeu-

gung. Für große Netze sind die spezifischen 

Wärmeerzeugungskosten geringer. Kostenein-

sparungen ergeben sich zum Beispiel bei der 

Erschließung günstiger Abwärmequellen.
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• Die Verlegekosten für Wärmenetze hängen 

sehr stark von der Beschaffenheit des Unter-

grundes und der gewünschten Oberflächen-

beschaffenheit ab. Kosteneinsparungen 

ergeben sich zum Beispiel, wenn die Bau-

maßnahmen für das Wärmenetz mit sowieso 

erforderlichen Tiefbaumaßnahmen verbun-

den werden können. Generell sind Wärme-

netz-Verlegekosten in ländlichen Ortsstruk-

turen deutlich geringer als in Städten (bis zu 

Faktor 5).

• Der Anschlussgrad hat einen wesentlichen 

Einfluss auf die Verteilkosten. Die oben 

genannten Werte gehen von mittleren An-

schlussgraden aus. Bei einer konsequenten 

Zonierung werden die Anschlussgrade zu-

künftig aber deutlich höher liegen als bisher.

 

Um festzustellen, ob die Wärmekosten durch 

die Versorgung mit Wärmenetzen konkurrenz-

fähig mit den Wärmekosten einer dezentralen 

Wärmeversorgung sind, muss eine entsprechen-

de Referenzversorgung definiert werden. In 

der Vergangenheit wurden häufig Gas-Brenn-

wertheizungen als Referenzversorgung ange-

nommen. Zukünftig sollten aber klimaneutrale 

Referenzsysteme, wie zum Beispiel mit erneu-

erbarem Strom betriebene Wärmepumpen, für 

den Kostenvergleich zugrunde gelegt werden. 

Ebenso ist eine adäquate Berücksichtigung 

von Energiepreissteigerungen und CO2-Preisen 

erforderlich. Weitere Erläuterungen dazu sind in 

Kapitel 3.6 enthalten. Aufgrund der Änderungs-

dynamik der voranstehend genannten Parame-

ter werden sich die Grenzwerte zur Bewertung 

der Eignung von Wärmenetzen in den kom-

menden Jahren kontinuierlich verändern.

 

Im ersten Schritt der Zonierung auf Basis 

von pauschalen Wärmedichte-Grenzwerten 

wird untersucht, wie sich die Ausdehnung der 

Eignungsgebiete mit der Variation der Wärme-

dichte-Grenzwerte verändert. Dabei können 

die oben genannten Grenzwerte herangezogen 

werden (Tabelle 5). Wenn bereits Wärmenetze 

in der Kommune vorhanden sind, können diese 

Erfahrungswerte berücksichtigt werden genauso 

wie Erfahrungswerte aus der eigenen Planungs-

praxis.

 

Zur Vereinfachung beruht die im Folgenden 

beschriebene Vorgehensweise auf der Darstel-

lung der Wärmedichte auf der Rasterebene. Die 

Bezugsfläche beträgt hier jeweils ein Hektar in 

Form eines Quadrats mit einer Kantenlänge von 

100 × 100 Meter. Die folgenden beispielhaften 

Berechnungen wurden mit der Hotmaps-Tool-

box erzeugt. Das Verfahren anhand von 

Wärmedichten basierend auf der Aggregation 

von mindestens fünf Gebäuden ist analog zu 

betrachten.

 

Das berechnete Potenzialgebiet für Wärme netze 

am Beispiel einer Großstadt (Abbildung 18) ist 

bei einem unteren Wärmedichte-Grenzwert von 

400 MWh/ha×a so groß, dass in diesem Gebiet 

circa 90 Prozent des heutigen Wärmebedarfs 

anfallen. Wird jedoch ein unterer Grenzwert 

600 MWh/ha×a angewandt, sind es noch 

70 Prozent des heutigen Wärmebedarfs.

 

Wendet man den unteren Grenzwert von 

400 MWh/ha×a auf das Gebiet einer bei-

spielhaften Kleinstadt mit weniger als 

20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern an 

(Abbildung 19), wird durch das Eignungsgebiet 

circa 50 Prozent des heutigen Wärmebedarfs 

abgedeckt. Dieses Beispiel zeigt, welchen gro-

ßen Einfluss dieser Grenzwert für die weiteren 

Analysen hat und wieso er jeweils abhängig von 

lokalen Gegebenheiten festgelegt werden muss.
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Abbildung 18: Beispiel 1) Großstadt: Vergleich der Ausdehnung von Wärmenetz-Eignungsgebieten bei 
Anwendung eines unteren Wärmedichte-Grenzwerts von 400 MWh/ha×a (oben) und 600 MWh/ha×a (unten). 
Blaue Linie: Gemarkungsgrenze.
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Abbildung 19: Beispiel 2) Kleine Kommune: Ausdehnung des Wärmenetz-Eignungsgebiets bei Ausdehnung eines 
unteren Wärmedichte-Grenzwerts von 400 MWh/ha×a. Blaue Linie: Gemarkungsgrenze.

Inwiefern sich Wärmenetze in den Eignungs-

gebieten tatsächlich wirtschaftlich realisieren 

lassen, muss in einer der Wärmeplanung nach-

gelagerten Untersuchung durch einen Projekt-

entwickler oder den potenziellen Wärmenetz-

betreiber geprüft werden.

 

An dieser Stelle kann auf eine quartiersweise 

Betrachtung zur weiteren Unterteilung der Eig-

nungsgebiete übergegangen werden. Dabei wer-

den anhand verschiedener Kriterien Quartiere 

ausgewählt, für die entweder Wärmenetze oder 

dezentrale Einzelversorgungen sinnvoll sind. 

Neben der Wärmedichte sind das zum Beispiel 

Informationen zu großen Einzelverbrauchern 

(Ankerkunden), bestehenden Wärmenetzen, 

Anschlussgrad an das Gasnetz, Anteil von 

Heizölheizungen, Verfügbarkeit von Abwärme-

quellen und andere. Im folgendem Abschnitt 

werden die Kriterien zur weiteren Unterteilung 

von Eignungsgebieten genauer beschrieben. 

Gegebenenfalls wird anschließend für Quartie-

re mit hoher Wärmenetzeignung eine genauere 

Betrachtung der Wärmekosten durchgeführt 

(siehe Kapitel 3.6). Für diese Quartiere kann zu-

mindest ein grober Entwurf eines Wärmenetzes 

erstellt werden. Anhand von Netzlängen und 

Erfahrungswerten für Baukosten können erste 

Schätzungen für Liniendichten und Wärmever-

teilkosten und damit die Eignung der Gebiete 

für Wärmenetze abgeschätzt werden.

 

Die Berechnung der Liniendichten und 

Verteilkosten ist relativ aufwändig. Durch die 

Beschränkung auf einige wenige, vorausgewähl-

te Gebiete wird zwar der Aufwand reduziert, 

allerdings wird bei dieser Vorgehensweise mög-

licherweise das Gesamtpotenzial für Eignungs-

gebiete nicht erkannt.

 

Im Folgenden wird daher eine Methode be-

schrieben, mit der Verteilkosten für das gesamte 

Stadtgebiet berechnet werden. Damit kann die 

anhand von pauschalen Wärmedichtegrenzwer-

ten vorgenommene Zonierung für das Gesamt-

gebiet systematisch verfeinert werden.
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ZON IE RUNG AUF BASI S VON 

WÄR ME VE RTE ILKOSTEN

Die Zonierung basiert auf Untersuchungen zum 

Kostenvergleich von Wärmenetzen gegenüber 

dezentralen Einzelversorgungen. Im vorhe-

rigen Abschnitt wurde dazu ein pauschaler 

Wärme dichtegrenzwert herangezogen. Für eine 

Verfeinerung der Zonierung müssen die Kosten 

für Wärmeerzeugung und Wärmeverteilung 

[Euro/MWh] zumindest überschlägig bestimmt 

werden. Dazu werden Trassenlängen für Haupt- 

und Hausanschlussleitungen benötigt, die mit 

der nachfolgend dargestellten Methode abge-

schätzt werden.

 

Mithilfe GIS-basierter Verfahren auf Grundlage 

des digitalen Lageplans und der Wärmedichte-

karte können vorläufige Netztrassen entworfen 

und Verteilkosten konventionell bestimmt 

werden, zum Beispiel durch Anwendung des 

Netzwerk Analyst in ArcGIS, einem Routing- 

Optimierungsverfahren45. Aus den dabei 

ermittelten Trassenlängen können anschließend 

mit Hilfe von Kennwerten die erforderlichen 

Investitionen abgeschätzt werden.

 

Zielführend zum Zweck der kommunalen 

Wärmeplanung ist hingegen eine Methode, 

bei der die spezifischen Wärmeverteilkosten 

für das gesamte Untersuchungsgebiet anhand 

geschätzter Trassenlängen für aggregierte Wär-

mebedarfsdichten (im Folgenden Raster zellen) 

berechnet werden. Eine Abschätzung der Tras-

senlängen sowie der Kosten von Wärmenetzen 

kann mit Hilfe empirischer Daten, die aus reali-

sierten Projekten abgeleitet wurden, erfolgen.

 

Hierbei wird ein „optimaler“ Wärmedichte-

grenzwert für die Zonierung zwischen Eig-

nungsgebieten für Wärmenetze und dezent-

raler Versorgung durch eine Szenarioanalyse 

ermittelt. Damit gelingt eine Zonierung auf 

Basis einer Abschätzung des Kosten-Nutzen- 

Verhältnisses. Im Sinne eines strategischen 

Wärmeplans wird damit das Gesamtpotenzial 

für Wärmenetze ausreichend genau ermittelt.

 

Den größten Einfluss auf die Wärmeverteilkos-

ten haben Verlegekosten, Anschlussrate und die 

Wärmedichte:

• Die Verlegekosten sind als Funktion aus 

empirischen Daten hinterlegt. Die Parameter 

können so angepasst werden, dass die lokalen 

Verhältnisse abgebildet werden können. 

Typische Verhältnisse in ländlichen und 

städtischen Siedlungsstrukturen, vorgesehene 

Rohrleitungsquerschnitte und erhöhte Kosten 

für schwierige Untergründe können damit 

in ausreichender Genauigkeit berücksichtigt 

werden.

• Die Entwicklung des Anschlussgrades – und 

damit die Auslastung der verlegten Wärme-

netze – haben einen entscheidenden Einfluss 

auf die Wärmeverteilkosten. Je schneller 

der Anschlussgrad ansteigt, umso geringer 

ist die erforderliche Wärmedichte für eine 

Wirtschaftlichkeit von Wärmenetzen. In 

Abbildung 20 und Abbildung 21 sind die 

Ergebnisse bei einer systematischen Variation 

der Anschlussgrad dargestellt.

• In Gebieten mit geringer Wärmedichte sind 

die Verlegekosten bezogen auf die Wärme-

abgabe hoch. Ziel der Untersuchung ist die 

Bestimmung der kleinstmöglichen Wärme-

dichte bei der ein Gebiet noch als Wärme-

netz-Eignungsgebiet ausgewiesen werden 

kann. Bei der Anwendung der Methode wird 

die Wärmedichte deswegen systematisch 

variiert.

• Der Einfluss der Reduktion des Wärmebe-

darfs durch energetische Sanierung auf die 

Wärmeverteilkosten muss untersucht werden 

(siehe Abbildung 22). Für die Entwicklung 

des Zielszenarios wurden Annahmen zur Be-

darfsreduktion getroffen, die hierfür ebenfalls 

Anwendung finden können.

45 Zum Beispiel mit dem Wärmenetz 
Analyst (WNA), eine von der KEA-
BW entwickelte ArcGIS Program-
merweiterung, zur automatischen 
Grobdimensionierung der Leitungs-
stränge für ein Wärmenetz. Weitere 
Informationen: 
https://www.kea-bw.de/waerme-
wende/angebote/gis-anwendungen

https://www.kea-bw.de/waermewende/angebote/gis-anwendungen
https://www.kea-bw.de/waermewende/angebote/gis-anwendungen
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Die im Folgenden gezeigten Ergebnisse 

basieren auf der beispielhaften Anwendung 

der Hotmaps-Toolbox und den in Tabelle 6 

genannten Parametern. Die Verteilkosten 

beziehen sich ausschließlich auf die Investiti-

onen in Transport- und Verteilnetze. Betriebs-

kosten wie Pumpenstrom oder Wartung und 

Instandhaltung bleiben unberücksichtigt. In 

den Abbildungen sind die Balken entsprechend 

der Anschlussgradentwicklung benannt – AG 

40–80 bedeutet zum Beispiel Anschlussgrad zu 

Beginn des Betrachtungszeitraums 40 Prozent 

und im Zieljahr 80 Prozent.

2020 2050

A nsch lussgradent wick lung (1) 10 % 50 %

A nsch lussgradent wick lung ( 2 ) 20 % 60 %

A nsch lussgradent wick lung ( 3 ) 30 % 70 %

A nsch lussgradent wick lung ( 4 ) 40 % 80 %

A nsch lussgradent wick lung ( 5 ) 50 % 90 %

A nsch lussgradent wick lung ( 6 ) 60 % 95 %

A kkumul ie r te  E insparung b is  20 5 0 25 %

Obergrenze Net zkos ten variabel

Z inssat z 3 %

L auf ze i t 30 Jahre

Tabelle 6: Übersicht über die Parameter der beispielhaft durchgeführten Analysen zur Bestimmung der Wärmever-
teilkosten in Abhängigkeit des Anschlussgrads:

Abbildung 20 und Abbildung 21 zeigen den 

bekannten Effekt der Abhängigkeit der Ver-

teilkosten von der Anschlussrate: Bei hoher 

Anschlussrate können Wärmeverteilkosten 

in Gebieten mit geringer Wärmedichte das 

Niveau von Gebieten mit höherer Wärmedichte 

erreichen. Es zeigt sich zudem, dass bei der 

Grenzwert-Festlegung für ein Stadtgebiet mit 

umgebenden Teilorten mit unterschiedlichen 

Grenzwerten Eignungsgebiete bei vergleich-

baren Verteil- und spezifischen Verlegekosten 

ausgewiesen werden können.

Abbildung 20: Beispielhafte Wärmeverteilkosten in Wärmenetzen (FW) mit spezifischen Investitionskosten der 
Netze, dargestellt am Beispiel einer Großstadt (siehe Abbildung 18). WD: Wärmedichte, AG: Anschlussgrad.
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Fernwärmeverteilkosten gesamt Spezifische Verlegekosten Verteilnetz

WD > 300 MWh/haxa

WD > 400 MWh/haxa

WD > 500 MWh/haxa

Abbildung 21: Beispielhafte Wärmeverteilkosten von Wärmenetzen (FW) mit spezifischen Investitionskosten der 
Netze für eine Kleinstadt (siehe Abbildung 19). WD: Wärmedichte, AG: Anschlussgrad.

Wie bereits die vorangehende Zonierung auf 

Basis von pauschalen Wärmedichte-Grenz-

werten gezeigt hat, empfiehlt es sich, Wärme-

dichte-Grenzwerte jeweils abhängig von lokalen 

Gegebenheiten festzulegen. Hinweise für 

sinnvolle Wärmedichte-Grenzwerte f ließen 

auch aus der Analyse der Häufigkeitsverteilung 

der Wärmedichten ein (siehe Abschnitt 3.5.3, 

Abbildung 17).

 

Die Wärmeverteilkosten alleine erlauben noch 

keine Aussage über die Wirtschaftlichkeit der 

Wärmenetze. Dazu müssen zusätzlich die Kos-

ten der Wärmeerzeugung für das Wärmenetz 

bekannt sein. Zusammen müssen diese Kosten 

geringer sein als die Kosten der Wärmebereit-

stellung des Referenzsystems, zum Beispiel 

dezentrale Wärmepumpen. Aus der Differenz 

zwischen Wärmeerzeugungskosten für das Wär-

menetz und Wärmekosten des Referenzsystems 

werden die zulässigen Verteilkosten bestimmt. 

Das Vorgehen zur Bestimmung dieser zulässi-

gen Verteilkosten wird im folgenden Kapitel 3.6 

beschrieben.

 

Aus den Ergebnissen der Szenarioanalyse ent-

sprechend Abbildung 20 und Abbildung 21 ist 

ersichtlich, welche Kombinationen von Wärme-

dichte und Anschlussgrad im Untersuchungsge-

biet erforderlich sind, um Eignungsgebiete für 

Wärmenetze zu identifizieren.

 

Um die Eignungsgebiete nicht zu einem zu frü-

hen Planungsstand zu klein zu fassen, empfiehlt 

es sich mit entsprechend hohen Anschlussraten 

und einer kontinuierlichen Nachverdichtung 

im Zuge der strategischen Wärmeplanung zu 

rechnen. Gleichwohl ist die Entwicklung der 

Anschlussgrade von lokalen und überregionalen 

Entwicklungen wie gesetzlicher Rahmenbe-

dingungen, Preisentwicklungen und weiteren 

Aspekten abhängig. Anschlussgrad und Wär-

medichte allein sind jedoch nur Indikatoren zur 

Ausweisung von Eignungsgebieten. Um eine 

Wirtschaftlichkeit in einer ortsgenauen Ausar-

beitung eines Wärmenetz-Projekts abzuschät-

zen zu können, müssen die Wärmegestehungs-

kosten bestimmt werden. Kapitel 3.6 zeigt dazu 

einen vereinfachten Kostenvergleich.
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In drei verschiedenen Städten wurde beispiel-

haft der Einfluss des zurückgehenden Wärme-

bedarfs durch eine Bedarfsreduzierung bis 2050 

untersucht. Die Einsparungen wurden zwischen 

10 Prozent (WD 10) und 40 Prozent (WD 40) 

variiert. Abbildung 22 zeigt für unterschiedlich 

große Städte, dass die Effekte der Entwicklung 

des Anschlussgrads und der zugrunde gelegten 

Wärmedichte, Effekte aufgrund einer allgemei-

nen Reduktion des Wärmebedarfs überlagern. 

Hierbei nehmen die Verteilkosten nur gering-

fügig zu. Die Entwicklung des Wärmebedarfs 

anhand der Zielwerte des Endenergieverbrauchs 

im Jahr 2050 wurden vorab untersucht (siehe 

Abschnitt 3.4.2 und Abbildung 14). Sie sind bei 

der Ausweisung der Eignungsgebiete zwingend 

zu berücksichtigen. Wie in der hier gezeigten 

Szenarioanalyse können Variationen bei der 

Energieeinsparung jedoch durch die Entwick-

lung des Anschlussgrads kompensiert werden.

 

Sofern in der Szenarioanalyse keine Variation 

des Anschlussgrads vorgenommen wird, gilt die 

oben getätigte pauschale Aussage nicht mehr. 

Bei dieser Vorgehensweise müssen die Effekte 

der Variationen der Energieeinsparung auf die 

spezifischen Wärmegestehungskosten (Erzeu-

gung und Netz) geprüft und für das Jahr 2030 

und 2050 räumlich aufgelöst dargestellt werden. 

Die Ermittlung der Wärmegestehungskosten 

wird aber erst bei einer ortsgenauen Ausarbei-

tung eines Wärmenetz-Projekts vorgenommen 

und ist damit nicht unmittelbar Bestandteil der 

kommunalen Wärmeplanung.

Abbildung 22: Einfluss der Bedarfsreduzierung auf Verteilkosten und spezifische Verlegekosten in drei verschie-
den großen Städten.
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Die Methode liefert weitere Ergebnisse wie 

Trassenlängen und Liniendichten (Abbildung 

23). Insbesondere die Liniendichte liefert den 

Planern weitere Hinweise auf die Wirtschaft-

lichkeit von Wärmenetzen im Folgenden. Die 

Plausibilität der Berechnung kann anhand von 

Erfahrungswerten überprüft werden.
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Die Ergebnisse der Analysen der kritischen 

Wärmedichten vor dem Hintergrund der Ent

wicklung des Anschlussgrads und Bedarfsreduk

tion werden dann für das gesamte Gebiet der 

Kommune in einer Karte dargestellt. Diese Karte 

weist die Eignungsgebiete für Wärmenetze aus. 

Mögliche Transportleitungen zwischen Teilgebie

ten können dabei ebenfalls dargestellt werden.

Die mit der hier dargestellten Vorgehensweise 

zunächst unberücksichtigten Flächen kön

nen dann folgerichtig als Eignungsgebiete zur 

Einzelversorgung ausgewiesen werden (siehe 

Abbildung 24).
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Bruchsal - potenzielle Fernwärmegebiete 2050 bei Wärmebedarfsdichte >300 MWh/ha
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Abbildung 23: Trassenlängen und Liniendichten für verschiedene Wärmedichtegrenzwerte und Anschlussgrade. 
AG: Anschlussgrad. WD: Wärmedichte.

Abbildung 24: Beispielhafte Darstellung der Eignungsgebiete für Wärmenetze (gelb) und Einzelheizungen (grün) 
für die Stadt Bruchsal. Rot: Gemarkungsgrenze. Quelle: Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe.
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ÜBE R PRÜFUNG UN D OP T I M IE RUNG DE R 

ZON IE RUNG

Die Zonierung erfolgte, wie in den vorherigen 

Abschnitten gezeigt, zunächst mit pauschalen 

Werten für die Wärmedichte oder vorläufig 

berechneten Wärmeverteilkosten in Wärme-

netzen. Es ist sinnvoll, die erarbeitete Gebiets-

einteilung weiter zu differenzieren und in 

Quartiere mit speziellen Anforderungen zu 

unterteilen. Kriterien für die Quartiersbildung 

sind zum Beispiel:

• Siedlungsstruktur und Baualtersklasse – ein-

heitliche Bebauung und Alter der Gebäude

• Beheizungsstruktur – überwiegende Behei-

zung durch Heizöl oder Strom

• bekannte städtebauliche Missstände – 

Leerstände, Baulücken, Falschbelegungen, 

unsanierter Altbau

• vorbereitete Quartierskonzepte

• Neubaugebiete

• Mischgebiete

• Gewerbegebiete

 

Weitere Kriterien und kleinräumige Eigenschaf-

ten von Quartieren:

• Siedlungs- und Beheizungsstruktur: Gebäu-

dealter und bestehende Beheizung haben 

einen Einfluss auf die Wahl der zukünftigen 

Beheizung mit erneuerbaren Energien. In 

Abschnitt 3.4.2 wurden Methoden erläutert, 

um gebäudescharfe Wärme-Einsparpotenziale 

zu berechnen. Anhand dieser Informationen 

können weiter Kriterien zur Abgrenzung der 

Eignungsgebiete ermittelt werden.

• Bestehende Wärmenetze: Bei bestehenden 

Wärmenetzen sollte ein Abgleich mit den 

ermittelten Eignungsgebieten vorgenommen 

werden. Ergeben sich Abweichungen sind 

diese zu verifizieren. Die Eignungsgebiete 

sollten alle bestehenden Netze umfassen. 

Bestehende Ausbaupläne für Wärmenetze 

können überprüft und angepasst werden.

• Neue Wärmenetze: Für Neubaugebiete und 

Quartierskonzepte sollten die Energieversor-

gungskonzepte strategisch geprüft werden.

• Bestehende Gasnetzinfrastruktur: Bei einer 

Überdeckung von Gas- mit Wärmenetz-Eig-

nungsgebieten müssen gemeinsam mit dem 

Gasnetzbetreiber Strategien zur Abgrenzung 

und zeitliche Perspektiven für den Übergang 

vom Gas- zum Wärmenetz entwickelt werden. 

Grundsätzliche Aussagen zur Entwicklung 

von Gasnetzen sind in Kapitel 4.2 zusammen-

gestellt.

• Großverbraucher: Oft gelingt der Aufbau von 

Wärmenetzen, wenn ein oder zwei große 

Verbraucher als Ankerkunden gewonnen 

werden können. Mit Hilfe von GIS können 

Karten mit Großverbrauchern wie Betriebe 

und öffentliche Gebäude generiert werden.

• Potenziale erneuerbare Energien: Generell 

sollte überprüft werden, wie die erhobenen 

technischen Potenziale erneuerbarer Energien 

(vergleiche Kapitel 3.3) am besten zur Wär-

me- und Stromerzeugung erschlossen werden 

können. Bei der Entwicklung des Zielsze-

narios (siehe Abschnitt 3.4.1) wurden dazu 

bereits Überlegungen angestellt. Aus der Ana-

lyse der Wärmenetzeignung ergibt sich ein 

Energiebedarf für die Wärmeerzeugung. Das 

zunächst Top-Down erstellte Zielszenario für 

die Verwendung der erneuerbaren Energien 

sollte überprüft werden. Daraus ergibt sich 

gegebenenfalls ein Anpassungsbedarf bei der 

Aufteilung der Potenziale auf Wärmenetze 

und dezentrale Einzelversorgung.

• Nutzung von Abwärme: Punktquellen für Ab-

wärme aus Gewerbe, Industrie und Abwasser 

sind an bestimmte Orte in der Kommune 

gebunden. Wenn zu den Wärmenetz-Eig-

nungsgebieten kurze Wege bestehen, können 

Abwärmequellen kostengünstige Wärmequel-

len darstellen.
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Für Anlagen der Tiefen Geothermie müssen 

entsprechende Heizzentralen errichtet werden. 

Dafür kommen nur bestimmte Bereiche in der 

Kommune in Betracht.

• Flächenquellen für erneuerbare Energien: 

Für Freiflächen für Solarthermie müssen 

Standorte gefunden werden. Eine Nähe zu 

Wärmenetz-Eignungsgebieten ist günstig. 

Erdwärmepotenziale sind gegebenenfalls auf 

bestimmte Bereiche der Stadt begrenzt. Hier 

ist die Konkurrenz zwischen Einzelversor-

gung und Wärmenetzen zu überprüfen.

• Anforderung an das Temperaturniveau der 

Wärmenetze: Der Begriff Wärmenetze wird 

oft pauschal benutzt. Die Abnehmer haben 

aber unterschiedliche Anforderungen an 

das Temperaturniveau, wie zum Beispiel 

Prozesswärme in Betrieben, Altbauten und 

Neubauten beziehungsweise gut sanierte Alt-

bauten (dazu siehe Infokasten unten). Bei der 

Optimierung der Zonierung sollten gegebe-

nenfalls unterschiedliche Temperaturniveaus 

berücksichtigt werden.

 

Mit den skizzierten Ansätzen kann die zunächst 

grobe Einteilung in Eignungsgebiete verfeinert 

werden. Dabei sollten sinnvollerweise die Stadt-

planung und Energieunternehmen einbezogen 

werden.

 

Zum Abschluss des Planungsprozesses sollten 

folgende Informationen vorliegen:

• fachgerechte vorläufige Einteilung in Eig-

nungsgebiete für dezentrale Einzelversorgung 

und Wärmenetze

• grobe Beschreibung und Quantifizierung 

der zukünftigen Versorgungsstruktur für 

dezentrale Einzelversorgung und Wärmenetze 

heruntergebrochen auf Teilgebiete

• Abgleich der zukünftigen Versorgungsstruk-

tur mit den verfügbaren Potenzialen lokaler 

erneuerbarer Energien

 

 

3 . 5 . 5  SC H R IT T 4 :  FOR MULIE RUNG UN D 

DOKUMENTATION DES KOM MUNALEN 

WÄR MEPL ANS

Für die Erarbeitung der Zonierung wurden 

vielfältige Unterlagen erstellt. Die Dokumen-

tation des kommunalen Wärmeplans wird aus 

folgenden Dokumenten zusammengestellt:

• Bestandsanalyse

– systematische und qualifizierte Erhebung 

des aktuellen Wärmebedarfs oder -ver-

brauchs und der daraus resultierenden 

Treibhausgas-Emissionen

– Informationen zu den vorhandenen 

Gebäudetypen und den Baualtersklassen

– Informationen zur aktuellen Versor-

gungsstruktur (Wärmenetze, Gasnetze, 

KWK-Standorte, Heizzentralen) sowie 

Ermittlung der Beheizungsstruktur der 

Wohn- und Nichtwohngebäude

• Potenzialanalyse

– Potenziale zur Senkung des Wärmebedarfs 

durch Steigerung der Gebäudeenergie effizienz

– Potenziale erneuerbarer Energien zur Wär-

meversorgung wie Biomasse, Geothermie, 

PV, Umweltwärme, Solarthermie sowie die 

Nutzung von Abwärme aus Gewerbe oder  

Abwasser und Kraft-Wärme-Kopplung

– erneuerbare Stromquellen für Wärmeanwen-

dungen wie PV, Windkraft oder Wasserkraft

• Zielszenario

– Szenario zur zukünftigen Entwicklung des 

Wärmebedarfs

– flächenhafte Darstellung der zur klimaneu-

tralen Bedarfsdeckung durch Wärmepum-

pen, Biomasse, Solarthermie, synthetische 

Brennstoffe und/oder Wärmenetz geplanten 

Versorgungsstruktur (anhand Eignungsge-

biete Wärmenetz/Einzelversorgung) für das 

Jahr 2030 

als Zwischenschritt und Jahr 2050

– Dokumentation der je Teilgebiet angestell-

ten Überlegungen zur Einteilung in einem 

Teilgebiet-Steckbrief
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• Kommunale Wärmewendestrategie:

– Skizzierung von Maßnahmen, Prioritäten 

und grober Zeitplan für die Umsetzung in 

Maßnahmenblättern

– Nachweis zur Erreichung der Klimaschutz-

ziele mit dem erstellten Wärmeplan.

 

Für alle definierten Gebiete sollte ein einheit-

licher Teilgebiets-Steckbrief angelegt werden. 

Mögliche Inhalte solcher Teilgebiets-Steckbriefe 

sind (Abbildung 25):

• Luftbild, Lageplan

• Beschreibung der Situation im Gebiet 

(Gebietsgröße, Netzlänge, Leistung, 

Wärmebedarf et cetera)

• Eignungsgebiet für dezentrale Einzelver-

sorgung beziehungsweise Wärmenetze

• Ziele für die Stadtentwicklung und 

Wärmeversorgung

• Maßnahmenvorschläge mit Kurzbeschreibung

• mögliche Treibhausgas-Minderung

• Kosten und Finanzierung

• nächste Schritte, Termine

• Verantwortlichkeit Fachbereich/Institution

• Priorität, Umsetzungsbeginn

 

Die Steckbrief-Form ermöglicht einen schnel-

len Überblick über die Situation und mögliche 

Maßnahmen. Die Inhalte sollten so aufbereitet 

sein, dass sie als konkrete Arbeitsgrundlage 

verwendet werden können. Wichtig ist die 

Verortung der Maßnahmen, um gemeinsam mit 

sonstigen Aufgaben der Stadtentwicklung im 

Quartier die Wärmeversorgung zu optimieren.

 

Um die Gebietssteckbriefe nicht zu überfrach-

ten ist es sinnvoll, Details von vorgeschlagenen 

Maßnahmen in eigenen Maßnahmenblättern zu 

beschreiben. Auch für die Maßnahmenblätter 

empfiehlt sich eine einheitliche Struktur mit 

standardisierten Inhalten.

 

Sollte sich bei der Präzisierung des Wärmeplans 

zeigen, dass die Klimaschutzziele nicht erreicht 

werden können, muss eine Überarbeitung 

erfolgen. Aufgrund der Vielschichtigkeit der 

Wärmeplanung ist das Durchlaufen von Rück-

kopplungsschleifen in der Regel erforderlich 

(siehe dazu auch Abbildung 6). Sukzessive kann 

dadurch die Qualität und Robustheit eines 

kommunalen Wärmeplans verbessert werden. 

 

Eine endgültige und exakte Abgrenzung 

der Eignungsgebiete während der Phase der 

strategischen kommunalen Wärmeplanung ist 

aus verschiedenen Gründen nicht möglich. 

Eine Reihe von wesentlichen Parametern ist zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht mit ausreichender 

Genauigkeit bekannt. Dazu zählen insbeson-

dere Kostenfaktoren, der Anschlussgrad in den 

Netzen sowie die zeitliche Entwicklung des 

Wärmebedarfs.

 

Bei der Formulierung der kommunalen Wärme-

wendestrategie für die kommenden Jahre der 

Fortschreibung des kommunalen Wärmeplans, 

zum Beispiel in den nächsten fünf bis zehn 

Jahren, sollten prioritäre Maßnahmen in größe-

rem Detail ausgearbeitet werden. Die für den 

Wärmeplan angelegten Dokumente können in 

der Umsetzungsphase und für das Monitoring 

Verwendung finden.

 

Für das gesamte Gemeindegebiet sind zusätz-

lich zur Veröffentlichung des kommunalen 

Wärmeplans, Informationen zu den Jahres-

energiebedarfen und Endenergiepotenzialen in 

einer vom Land bereitgestellten Datenbank zu 

erfassen:

• Jahresendenergiebedarf für die Wärmever-

sorgung aufgeteilt nach:

 Energieträger (Erdgas, Erdöl, Strom: Direkt- 

Strom und Wärmepumpe, Erneuerbare 

Energien, Wärmenetz, PtX, Wasserstoff) und 

Sektoren (private Haushalte, GHD, Industrie, 

Kommune) für das aktuelle Jahr und abge-

schätzt für die Jahre 2030 und 2050
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Maßnahmenempfehlung kommunale Wämeplanung 
 

Priorität: A 
Empfehlung 1 

Kategorie:  Kalte Wärmenetze 
Erstellt am:  01.07.2020 

 

 

 

 

Gebiets-ID:    1 

CO2-Emissionen Status Quo:   396,38  t/a 

 

Maßnahme a): 

Nutzung industrieller Abwärme 

CO2-Emissionen Einsparung:  275,39  t/a 

Beschreibung: 

Zwei vorhanden Unternehmen zur Nutzung von industrieller Abwärme und Installation eines kalten 
Nahwärmenetzes. Vorhandene Industrie: 

− Metall und Anlagenbearbeitung … 
− Mineral- und Betonlabor … 

Nächster Schritt:  

1. Abfrage an Unternehmen nach Wärmeträger, Wärmeleistung, Wärmemenge, Abnehmer, 
Auskopplungsaufwand, Verfügbarkeit, Temperaturniveau 

2. Wenn Abwärme verfügbar Kontakt zu potenziellem Wärmenetzbetreiber herstellen und über 
Maßnahme informieren 

 

Andere Möglichkeiten: 

Maßnahme b) Versorgung dezentrale EE 

CO2-Emissionen Einsparung:  176,95  t/a 

Beschreibung: 

Aufgrund der geringen Bebauungsdichte kann die Versorgung der Gebäude mit dezentralen 
Wärmepumpen erfolgen. Da es sich um ein Wasser-/Heilquellenschutzgebiet handelt wird die 
Verwendung von Erdwärmepumpen empfohlen.  

Abbildung 25: Typischer Steckbrief eines Teilgebiets, hier am Beispiel eines Kalte Nahwärmenetzes in einem 
Gewerbegebiet in Baden-Baden. Quelle: Steinbeis-Transferzentrum EGS.

• genutztes Endenergiepotenzial zur klimaneu-

tralen Wärmeversorgung aus Erneuerbaren 

Energien (Biomasse, Geothermie, PV, Um-

weltwärme, Solarthermie), Abwärme (Gewer-

be, Abwasser) und Kraft-Wärme-Kopplung
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3 .6 ANALYSE VON WÄR MEKOSTEN

Die Kosten für die Wärmeversorgung mit Wär-

menetzen bestehen aus zwei Kostenbestandtei-

len: Das sind zum einen die Investitionen und 

Betriebskosten für die Netzinfrastruktur, zum 

anderen die Kosten zur Wärmebereitstellung.

 

Auf der Seite der dezentralen Einzelheizungen 

müssen auf jeden Fall diejenigen Heizungssys-

teme berücksichtigt werden, die in Zukunft 

hauptsächlich zur Anwendung kommen werden 

(Wärmepumpen und in geringerem Umfang 

Biomassekessel). Werden auch Gasheizungen 

in den Vergleich mit einbezogen, sollten unbe-

dingt die höheren Kosten synthetischer Brenn-

stoffe und die zunehmende CO2-Bepreisung 

fossiler Energieträger berücksichtigt werden.

 

Der Vergleich muss auf der Basis von Wärme-

vollkosten erfolgen. Die Berechnung erfolgt 

zum Beispiel gemäß VDI 2067 und betrachtet 

die Nutzenergie.

 

Bei der Berechnung der Wärmevollkosten 

sollten generell folgende Aspekte berücksichtigt 

werden:

• plausible Annahmen zur Entwicklung 

der Energieträgerpreise

• Berücksichtigung der CO2-Bepreisung

• Entwicklung des Wärmeenergiebedarfs durch 

Neubau, Verdichtung und Gebäudesanie-

rung, ausgehend von einer pauschalen 

Sanierungsrate von ungefähr 1 Prozent pro 

Jahr. Sinnvoll ist es, je nach Gebäudetyp und 

-alter unterschiedliche Zielwerte der Sanie-

rung anzunehmen (siehe Abbildung 14).

 

Für den Kostenvergleich können unterschied-

liche Versorgungsoptionen für typische Versor-

gungsfälle berücksichtigt werden. Dazu können 

die in der Kommune häufig vorkommenden 

Gebäudetypen und Baualtersklassen berück-

sichtigt werden. Das betrifft zum Beispiel:

• Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, 

Reihenhäuser

• kleine und mittlere Mehrfamilienhäuser

• große Mehrfamilienhäuser

• Nichtwohngebäude

 

Für jeden Gebäudetyp werden dann verschiede-

ne dezentrale Versorgungsoptionen berechnet.

 

Wenn solarthermische Dachanlagen zur Errei-

chung der Klimaschutzziele einer Kommune 

eingeplant werden, sollten diese Kosten anteilig 

beim Kostenvergleich berücksichtigt werden. 

Dazu werden die Kosten der gesamten einge-

planten Wärmeerzeugung mit solarthermischen 

Dachanlagen auf den gesamten Wärmebedarf 

der Kommune umgelegt. Der Anteil der Wärme 

aus solarthermischen Anlagen ergibt sich aus 

dem Verhältnis der gesamten solarthermischen 

Wärmeerzeugung zum Gesamtwärmebedarf. 

Mit diesem Anteil können die Kosten dann im 

Kostenvergleich berücksichtigt werden. Dieses 

Vorgehen vereinfacht letztendlich den Szenario-

vergleich, weil zusätzliche Optionen mit oder 

ohne Solaranlagen vermieden werden.

 

Bei der Umstellung der Heizungsanlagen kom-

men sehr wahrscheinlich viele unterschiedliche 

Zwischenlösungen zum Tragen. Wärmepumpen 

mit Spitzenlastkesseln in Altbauten, Erdgashei-

zungen mit Biomethan-Anteil, Nutzung von 

eigenem PV-Dachstrom für Heizzwecke und an-

dere. Diese Lösungen basieren auf individuellen 

Entscheidungen der Gebäudeeigentümerinnen 

und -eigentümer. Die Berücksichtigung dieser 

Versorgungsoptionen würde den Aufwand der 

Kostenanalyse deutlich erhöhen. Für die strate-

gische Wärmeplanung ist die Beschränkung auf 

grundsätzliche Optionen ausreichend.

 

Bei der Berechnung der Kosten der Wärmeer-

zeugung in Wärmenetzen wird ein Energieträ-

germix entsprechend den lokal verfügbaren Po-

tenzialen erneuerbarer Energien berücksichtigt. 

Typische Konstellationen für eine zukünftige 
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Wärmeerzeugung werden in Kapitel 4.4 näher 

beschrieben. Folgende Überlegungen sollten 

dabei mit einbezogen werden:

• Bei den Kosten bestehender Wärmenetze 

müssen Maßnahmen zur Verringerung der 

Treibhausgas-Emissionen berücksichtigt 

werden.

• Die Kosten der Abwärmenutzung können in 

Absprache mit den Lieferanten grob bestimmt 

werden, falls die dazu nötige Datengrundlage 

bereits vorliegt (siehe auch Abschnitt 3.3.3).

• In der Regel werden Wärmenetz-Eignungs-

gebiete nicht in einem Zug erschlossen. 

Gegebenenfalls ist es sinnvoll die Kosten für 

Teilnetze zu bestimmen, deren Umsetzung in 

den nächsten Jahren absehbar ist. Dabei kann 

dann auch der vorgesehene Versorgungs-

mix relativ konkret festgelegt werden – zum 

Beispiel Nutzung von Abwärme, Geothermie 

oder Biogas.

• Bei der beschriebenen Methode zur Bestim-

mung der Verteilkosten werden Betriebs- und 

Wartungskosten nicht berücksichtigt. Diese 

Kosten müssen daher bei den Wärmeerzeu-

gungskosten später addiert werden (Vollkos-

tenbetrachtung).

 

Für die Berechnung der Wärmekosten in Wär-

menetzen müssen also auch unterschiedliche 

Szenarien entsprechend den lokalen Verhältnis-

sen berücksichtigt werden.46

 

Wie in Abschnitt 3.5.4 beschrieben, werden die 

Verteilkosten in Wärmenetzen in Abhängigkeit 

von Wärmedichte und Anschlussgrad bestimmt. 

Aus der Differenz aus den Wärmevollkosten für 

dezentrale Einzelversorgung und den Kosten 

der Wärmeerzeugung für Wärmenetze können 

die maximal zulässigen Verteilkosten bestimmt 

werden. Damit ist sichergestellt, dass die Wär-

mekosten in Wärmenetzen konkurrenzfähig zu 

einer dezentralen Einzelversorgung sind.

 

Die ermittelten Vollkosten sind mit Unsicher-

heiten behaftet. Durch die gleichartige Berech-

nungsmethode und die konsistente Anwendung 

von Preisprognosen, Kostenbestandteilen und 

anderen Einflussfaktoren sind die Ergebnisse 

systematisch vergleichbar. Wärmekosten in glei-

cher Größenordnung können als konkurrenz-

fähig gelten. Die möglichen Systemdienstleis-

tungen von Wärmenetzen (vergleiche Abschnitt 

2.2.2) wurden hier nicht monetär bewertet. Es 

ist aber durchaus denkbar, dass dafür zukünftig 

Einnahmen entstehen werden, die sich positiv 

auf den Wärmepreis auswirken.

 

Anhand der hinterlegten Gebäudetypologie 

können mittlere Wärmekosten für einzelne 

Teilgebiete und Quartiere berechnet werden. 

Daraus ergeben sich wichtige Hinweise für 

die Zonierung und Argumente für die späte-

re Umsetzungsphase. Ziel der Zonierung ist, 

einen möglichen Entwicklungspfad hin zu einer 

klimaneutralen Wärmeversorgung aufzuzeigen. 

Angesichts der hohen Unsicherheiten bei der 

zukünftigen Entwicklung ist es wichtig, relevan-

te Entscheidungszeitpunkte zu identifizieren, 

um Fehlinvestitionen in langlebige Infrastruk-

turen und damit Lock-In-Effekte zu vermeiden. 

Der beschriebene Planungsprozess unterstützt 

dabei die schrittweise Ermittlung der Eignungs-

gebiete für verschiedene klimafreundliche 

Versorgungsoptionen im Rahmen des Wärme-

plans 2050.

46 Die bereits erwähnte webbasier-
te Hotmaps-Toolbox enthält ein 
Berechnungsmodul für Wärme-
kosten. Dort können verschiedene 
Wärmequellen und Techniken zu 
einem Versorgungsmix zusam-
mengestellt, und die Wärmebereit-
stellung simuliert werden. Dieses 
Modul steht zusätzlich auch als 
kostenlose Stand-Alone-Variante 
zur Verfügung. Die Methodik kann 
somit unabhängig von der Toolbox 
eingesetzt werden.

Weiterführende Informationen:

Ì Djoerup et al., 2019

Ì Hotmaps.eu Website
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4 .1 ÜBE RSI C HT ÜBE R D IE VORGEHENS 

WE I SE

In den vorherigen Arbeitsschritten wurden ein 

kommunaler Wärmeplan und ein Zielszenario 

für 2050 erarbeitet. Der Wärmeplan beschreibt 

die erforderliche Infrastruktur zur Wärme-

versorgung und die voraussichtliche Nutzung 

erneuerbarer Energien im Jahr 2050 mit Zwi-

schenzielen für 2030.

 

Aus dieser Zustandsbeschreibung muss nun ein 

Transformationspfad abgeleitet werden. Dabei 

werden in den folgenden beschriebenen Schrit-

ten Wärmesenken (Kapitel 3.2) und -quellen 

(Kapitel 3.3) konsequent zusammengeführt. Die 

Umsetzung des Wärmeplans kann nur schritt-

weise über einen großen Zeitraum erfolgen. 

Folglich wird auch der Transformationspfad in 

Transformationsschritten und durch Einzelmaß-

nahmen beschrieben. Damit der kommunale 

Transformationspfad zu einer klimaneutralen 

Wärmeversorgung führt, muss die Summe 

aller Maßnahmen zum Zielszenario 2050 des 

Wärmeplans führen.

 

Dabei muss eine Reihenfolge für die Umset-

zung von Maßnahmen anhand von Prioritäten 

festgelegt werden. Das Klimaschutzgesetz Ba-

den-Württemberg fordert die konkrete Benen-

nung und Beschreibung von mindestens fünf 

Maßnahmen, mit deren Umsetzung innerhalb 

der ersten fünf Jahre begonnen werden soll.

 

Im Regelfall werden im Rahmen der Wärmeplan-

erstellung mehr als fünf Maßnahmen erarbeitet, 

weswegen eine Priorisierung stattfinden muss. 

Hinweise zur Priorisierung sind in Kapitel 4.5 

enthalten.

 

Für diese fünf top-priorisierten Maßnahmen zur 

kurzfristigen Umsetzung sollten detailliertere 

Beschreibungen angefertigt werden. Für die 

mittelfristige Planung bis 2030 müssen dann 

weitere Maßnahmen untersucht werden, um die 

Zwischenziele bis 2030 zu beschreiben. Zur Do-

kumentation der Wärmewendestrategie eignen 

sich die vorgeschlagenen Teilgebiets-Steckbriefe 

und Maßnahmenblätter. Zusammen mit den an-

deren in Abschnitt 3.5.5 vorgeschlagenen Doku-

menten kann die Erfüllung der verpflichtenden 

Wärmeplanung gegenüber dem Land nachge-

wiesen werden. In Kapitel 4.6 werden weitere 

Anforderungen des Landes zur Bereitstellung 

von Bilanzdaten beschrieben.

 

Neben den technischen Maßnahmen auf Pro-

jekt- oder Quartiersebene sollten übergeordnete 

Maßnahmen formuliert werden. Das betrifft 

Information, Kommunikation und Beratung der 

Bürger und Betriebe bei der Umsetzung eige-

ner Maßnahmen (siehe dazu auch Kapitel 6). 

Ebenso sind Maßnahmen organisatorischer Art 

in der Kommunalverwaltung zur Unterstützung 

des Transformationsprozesses notwendig (siehe 

dazu auch Kapitel 5.4 und 5.5).

 

Die Wärmewendestrategie bildet die Schnitt-

stelle zwischen der Wärmeplanerstellung und 

der tatsächlichen Umsetzung (siehe dazu auch 

Kapitel 3.1 und Abbildung 6). Die Wärme- 

Ausarbeitung der kommunalen 
Wärmewendestrategie

04
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wendestrategie legt fest, welche Maßnahmen 

direkt umgesetzt werden sollen. Für die direkt 

umzusetzenden Maßnahmen müssen dann 

Detailplanungen erstellt werden. Es ist sinn-

voll, jährliche Aktionspläne für die Umsetzung 

zu entwickeln. Diese Aktionspläne und die 

Finanzierung der Maßnahmen können dann 

vom Gemeinderat beschlossen werden. Ein 

Überblick über Vorgehensweisen und Tools zur 

Umsetzung der Wärmewendestrategie wird in 

Kapitel 5 gegeben.

 

Die Definition des ersten Wärmeplans erfolgt 

auf dem heutigen Kenntnisstand zu Rahmen-

bedingungen, Technologie- und Kostenent-

wicklung. Bei der Weiterentwicklung der 

Wärmewendestrategie mit Fortschreibung des 

kommunalen Wärmeplans können weitere 

Entwicklungen berücksichtigt werden. Im Laufe 

der Jahre wird somit der Transformationspfad 

immer konkreter. Die Erreichung der Klima-

schutzziele wird dabei immer mehr konkreti-

siert und besser quantifiziert.

 

In den folgenden Kapiteln werden einzelne 

Aspekte beschrieben, die bei der Entwicklung 

der Wärmewendestrategie berücksichtigt wer-

den sollten.

 

4 . 2  ZUKÜNF T I GE ENT W I C K LUNG DE R GAS 

NE T ZE IN DE R KOM MUNE

Im Zentrum der Wärmewende steht die Dekar-

bonisierung der Energieversorgung. Spätestens 

im Jahr 2050 dürfen keine fossilen Energieträger 

mehr eingesetzt werden. Das bedeutet den 

Ersatz von Heizöl und Erdgas bei der Wärme-

versorgung durch CO2-freie Alternativen in den 

nächsten 30 Jahren.

 

Andererseits haben gasförmige und flüssige 

Energieträger durch ihre Speicherbarkeit große 

Vorteile gegenüber dem tageszeitlich und 

saisonal schwankenden Angebot von Wind und 

Sonne. Biomasse und Wasserkraft können nur 

einen kleinen Teil der Nachfrage abdecken.

Grundsätzlich können synthetische Energie-

träger aus grünem Strom hergestellt werden. 

Ein Beispiel ist die Methanisierung: Dazu wird 

zunächst Wasserstoff in einem Elektrolyseur mit 

einem Wirkungsgrad von 70 – 80 Prozent herge-

stellt. Danach erfolgt die Methanisierung. Der 

Gesamtwirkungsgrad zur Methanherstellung 

liegt bei circa 55 Prozent. Neuere Verfahren, die 

Wasserstoff-Herstellung und Methanisierung in 

einem Prozess vereinigen, können gegebenen-

falls einen Gesamtwirkungsgrad von 75 Prozent 

erreichen. Das so produzierte Methan ist über-

wiegend frei von Treibhausgas-Emissionen und 

kann in das Gasnetz eingespeist werden. Aller-

dings liegen die gegenwärtigen Kosten deutlich 

über den Erdgaspreisen (siehe Infobox unten).

  PRE I SENT W I C K LUNG FÜR SYNTHE T I SC HE BRENNSTOFFE

 

Nach Analysen von Agora Energiewende wird synthetisches Methan und 

Öl anfänglich in Europa etwa 200 bis 300 Euro/MWh kosten. Die Kosten 

können bis 2050 auf etwa 100 Euro/MWh sinken, wenn die global installierte 

Power-to-Gas-/Power-to-Liquid-Kapazität auf etwa 100 Gigawatt steigt (Agora 

Energiewende, 2018).

 

Der Einfuhrpreis für Erdgas lag 2018 bei circa 20 Euro/MWh. Haushalte 

mussten circa 68 Euro/MWh bezahlen. Die Vollkosten für Gasheizungen 

lagen bei circa 100 Euro/MWh. Zu beachten sind die Auswirkungen der 

CO2-Bepreisung in den kommenden Jahren. Geschätzt dürften die Voll-

kosten für eine Gasheizung mit synthetischem Gas gegenwärtig bei 250 

bis 350 Euro/MWh liegen. Im Jahr 2050 könnten die Vollkosten bei circa 

170 Euro/MWh liegen.
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Eine Übergangslösung kann die direkte 

Einspeisung von Wasserstoff in das Erdgas-

netz darstellen. Dabei sind die Toleranzen der 

Endgeräte bezüglich des Wasserstoff-Anteils 

zu beachten, die sich derzeit im Bereich von 

1 – 5 Prozent Wasserstoff bewegen. Inwie-

fern bestehende Gasversorgungssysteme und 

Endgeräte auch mit höheren Anteilen umgehen 

können, ist Gegenstand laufender Untersuchun-

gen. Der „Dialogprozess Gas 2030“ des BMWi 

stellt fest: Aufgrund der absehbar begrenzten 

Verfügbarkeit und der Kosten von grünem 

Wasserstoff – und des voraussichtlich primären 

Einsatzes in anderen Bereichen, insbesondere 

Industrie – steht die flächendeckende Erhöhung 

des Wasserstoffanteils im Erdgasnetz derzeit 

nicht im Vordergrund (BMWi, 2019).

 

Bei der kommunalen Wärmeplanung stellt sich 

ganz konkret die Frage, wie das Gasnetz einer 

Kommune im Jahr 2050 aussehen wird. Sollen 

die Gasverteilnetze in den nächsten Jahren 

stillgelegt werden? Oder wird synthetisches Gas 

in großen Mengen billig verfügbar sein, sodass 

die Nachfrage bei den Endverbrauchern hoch 

bleibt? Für die kommunale Wärmeplanung in 

den nächsten Jahren bedeutet das:

• Den Ausbau und Rückzug der Gasverteil-

netze strategisch planen.

• Bereiche identifizieren, in denen das Gas-

verteilnetz in den nächsten 10 Jahren gege-

benenfalls mit hohen Kosten saniert werden 

muss. Alternativen für die Versorgung dieser 

Gebiete erarbeiten.

• Bereiche identifizieren, in denen langfristig 

ein Gasverbrauch sichergestellt werden soll 

(Kraftwerks-Standorte, Industrie, Gas-Tank-

stellen, Speicher).

• Beteiligung am Aufbau von Anlagen zur 

Wasserstoff- und Methan-Produktion. Die 

Wasserstoff-Strategie des Bundes sieht 10 GW 

bis 2035/2040 vor. Die Abwärme dieser Pro-

zesse kann in Wärmenetzen genutzt werden, 

wenn die Anlagen strategisch in der Nähe 

von Wärmenetz-Eignungsgebieten errichtet 

werden.

• Recherche zu Verfügbarkeit und Preisen 

synthetischer Gase und Prüfen der Zeit-

horizonte.

• Aufbau eines alternativen Szenarios, in dem 

Gasverteilnetze bis 2050 weitgehend stillge-

legt werden. Dabei mögliche Maßnahmen 

ableiten. Beim Review der Wärmewende-

strategie kann dieses Szenario dann berück-

sichtigt werden (siehe Abschnitt 5.3.2).

 

Bei der Erstellung des Wärmeplans und der 

Wärmewendestrategie sollte eine intensive Dis-

kussion mit den Gasversorgern zur Entwicklung 

einer mittel- und langfristigen Strategie geführt 

werden.

 

Aufgrund der langen Investitionszyklen sowohl 

im Bereich der Infrastruktur, als auch im Ge-

bäudebestand selbst, müssen Haushalten und 

Betrieben schon heute Perspektiven aufgezeigt 

werden. Denn Entscheidungen, die in den 

Jahren 2020 – 2030 getroffen werden, werden in 

der Regel bis in das Jahr 2050 Bestand haben.

Die lokale Wärmewendestrategie sollte über-

dies Aussagen zur Entwicklung des Gasnetzes 

enthalten, um Bürgerinnen, Bürgern sowie 

Betrieben eine Entscheidungshilfe beim Ersatz 

ihrer Gasversorgung zu bieten.

 

4 . 3  WÄR ME VE RSORGUNG M IT DE ZEN 

TR ALE R E INZELVE RSORGUNG

In allen Teilgebieten einer Stadt oder Ge-

meinde, in denen die Kosten für Wärmenetze 

aufgrund der Randbedingungen zu hoch sind 

(siehe Abschnitt 3.5.4), kommen Einzelheizun-

gen zum Einsatz.

 

Der gesamte Wärmebedarf für dezentrale 

Versorgung einer Kommune oder eine quar-

tiersweise Berechnung kann mit einem GIS 

durchgeführt werden. Die zukünftige Entwick-

lung des Wärmeverbrauchs bis hin zum Zieljahr 

2050 wird natürlich auch durch den Wechsel 
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von Brennstoffen und Wärmeversorgungstech-

nologien basierend auf erneuerbaren Energien 

beeinflusst werden. Anhand von Informationen 

des Alters der dezentralen Heizkessel aus dem 

elektronischen Kehrbuch (siehe Abschnitt 3.2.2) 

kann die zukünftige Wärmeversorgung in Eig-

nungsgebieten für Einzelheizungen strategisch 

geplant werden.

 

Die wichtigste Anlagentechnik zur klimaneu-

tralen Beheizung von Einzelgebäuden sind in 

Zukunft Wärmepumpen, die mit erneuerbarem 

Strom betrieben werden. Die notwendigen 

primären Wärmequellen müssen entsprechend 

der lokalen Randbedingungen genutzt werden. 

In Frage kommen dafür:

• Erdsonden

• Erdkollektoren

• Grund- und Abwasser

• Außenluft

 

Bei der Wärmeplanung sollten Antworten 

auf die Frage erarbeitet werden, in welchem 

Quartier welche Versorgungsoption am besten 

geeignet ist. Dies geschieht basierend auf der 

Kartierung der technischen Potenziale (siehe 

Abschnitt 3.3.2) und der Ermittlung von Eig-

nungsgebieten (siehe Abschnitt 3.5).

 

Um in Bestandsgebäuden ausreichend hohe 

Jahresarbeitszahlen mit den verschiedenen 

Arten von Wärmepumpen zu erreichen, müssen 

die Betriebstemperaturen möglichst niedrig 

und die Spreizung zwischen Vor- und Rück-

lauf möglichst hoch sein. Das heißt, dass eine 

vorausgehende Sanierung des Gebäudes die 

Voraussetzung für den effizienten Betrieb der 

Wärmepumpen ist. Außerdem ist der hydrau-

lische Abgleich des Heizungssystems unab-

dingbar.

 

Um während einer Übergangszeit in dieser 

Hinsicht flexibel zu sein, wird vorgeschlagen, 

in teilsanierten Häusern zunächst Hybridsyste-

me bestehend aus Wärmepumpe und fossilem 

Heizkessel einzusetzen (Gerhardt, 2019 S. 23 ff).

 

Wie im vorherigen Kapitel erläutert, ist mit-

telfristig die Zukunft des Gasverteilnetzes 

ungewiss. In Mischgebieten mit bestehenden 

Gas- und Wärmenetzen ist es sinnvoll, die 

Anschlussdichte im Wärmenetz langfristig zu 

erhöhen. Gas- und Wärmeversorger sollten 

hier ihre Kunden frühzeitig auf die zukünfti-

ge Entwicklung hinweisen. In Gebieten mit 

bestehender Gasversorgung, aber ohne Wärme-

netzeignung, müssen Eigentümer und Eigen-

tümerinnen sowie Betriebe bei der Dekarbo-

nisierung der Gasheizungen beraten werden. 

Optionen sind die Nutzung von Biomethan, 

Solarwärme, gegebenenfalls Biomasse oder die 

Umstellung auf Wärmepumpen. Übergangswei-

se können auch Hybridsysteme sinnvoll sein, 

um einen Übergang kontinuierlich zu gestalten 

und gegebenenfalls an den Renovierungszyklus 

der Gebäude anzupassen.

 

Eine weitere Technikvariante für klimaneutrale 

Einzelheizungen werden in Zukunft automa-

tisch beschickte Biomasseheizungen sein, zum 

Beispiel Holzpelletkessel. Eine wichtige Rand-

bedingung ist dabei das lokale beziehungsweise 

regionale Biomasseaufkommen und die daraus 

resultierenden Brennstoffkosten. Die langfris-

tigen Perspektiven der dezentralen Holzkessel, 

aber auch in großen Heizzentralen von Wärme-

netzen werden jedoch davon abhängen, in 

welchem Umfang Biomasse primär zur Herstel-

lung regenerativer Treibstoffe oder für andere 

Nutzungen benötigt wird.

 

Große stromgeführte KWK-Anlagen eigenen 

sich für Großverbraucher. Durch eine schritt-

weise Erhöhung des Anteils erneuerbarer 

Brennstoffe können solche Anlagen gegebenen-

falls sogar langfristig einen Beitrag zur Energie-

wende leisten.
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Maßnahmenempfehlungen für Gebiete mit 

dezentraler Einzelversorgung sind:

• ganzheitliche Energieberatung zum Sanie-

rungsfahrplan zur stufenweisen klimaneu-

tralen Wärmeversorgung durch energetische 

Sanierung und Nutzung erneuerbarer 

Energie

• Bereitstellung von Informationen zur effekti-

ven Nutzung von Wärmepumpen und deren 

Effizienz, angepasst an die lokalen Verhältnis-

se in den Quartieren

• frühzeitige Bereitstellung von Informationen 

zur Entwicklung der Gasnetze

• Optimierung von Bebauungsplänen zur 

optimalen aktiven und passiven Nutzung von 

Solarenergie und sommerlichen Wärmeschutz

• Entwicklung lokaler Förderkonzepte für spezi-

elle Problemstellungen in der Kommune

• Entwicklung von Quartierskonzepten – dabei 

können Fördermittel für Sanierungsmanager 

für die Energieberatung und für die energe-

tische Sanierung eingeworben werden

 

Der Erfolg solcher überwiegend „weichen“ 

Maßnahmen ist nur schwer zu quantifizieren. 

Detailberatungen führen in der Regel aber zu 

einer Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen.

 

Es ist hilfreich, die Maßnahmen soweit möglich 

spezifisch für bestimmte Teilgebiete zu formu-

lieren. Zur Dokumentation der Maßnahmen 

können die in Abschnitt 3.5.5 eingeführten 

Teilgebiets-Steckbriefe und Maßnahmenblätter 

(Kapitel 4.5) weiter ausgearbeitet und quantifi-

ziert werden.

 

4 .4  WÄR MEBE RE ITSTELLUNG FÜR WÄR ME

NE T ZE

Die Identifikation lokal und regional verfügba-

rer erneuerbarer Energien ist ein wichtiger und 

zentraler Schritt im Rahmen der kommunalen 

Wärmeplanung (siehe Kapitel 3.3).

 

 

Bislang spielt Abwärme aus der Stromproduk-

tion in fossilen Heizkraftwerken die wesentliche 

Rolle in großen Wärmenetzen, ergänzt durch 

Altholz, Müll und Abwärme aus großen Indus-

triebetrieben. Holzhackschnitzel, Holzpellets 

und Biomasse ergänzen das Angebot. Solarwär-

me oder Tiefe Geothermie spielen bisher nur 

eine untergeordnete Rolle.

 

Im Zuge eines möglichen Ausbaus von Wärme-

netzen und der Dekarbonisierung bestehender 

Netze werden große Mengen an erneuerbaren 

Energien benötigt, wie beispielsweise:

• Umwandlung überschüssigen regenerativen 

Stroms in Wärme durch große Wärmepum-

pen

• tiefe und Oberflächennahe Geothermie

• Solarthermie in Form großer Freiflächenan-

lagen in Siedlungsnähe

• Niedertemperatur-Abwärme, die durch Wär-

menetze mit niedrigen Betriebstemperaturen 

verteilt wird

• Abwärme der Anlagen zur Herstellung 

synthetischer Energieträger

• große saisonale Wärmespeicher

• synthetische Energieträger in KWK-Anlagen 

und als Energiespeicher

 

Für die Wärmewendestrategie sollten die Ge-

biete identifiziert werden, bei denen möglichst 

schnell bestehende Netze optimiert (Wärme-

netz-Transformationsplan) oder neue Wärme-

netze mit sehr günstigen Wärmekosten errichtet 

werden können.

 

Dabei helfen die bis hierher systematisch bereit-

gestellten Informationen wie:

• tabellarische Übersicht über die Potenziale 

lokaler erneuerbarer Energien, zum Bei-

spiel Abwärmequellen und deren Kosten 

(Kapitel 3.3)

• Wärmekosten bestehender Wärmenetze und 

deren Anteil erneuerbarer Energien oder 



79UMWELTMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG

Treibhausgas-Emissionsfaktor – große Anla-

gen mit hohen Emissionsfaktoren sollten 

vordringlich dekarbonisiert werden (Ab-

schnitt 3.2.2)

• Temperaturniveaus und Netzverluste beste-

hender Wärmenetze – durch Anpassung der 

Temperaturniveaus (zum Beispiel Gebäudes-

anierung oder Anschluss an Rücklauf) können 

Verluste reduziert werden (Kapitel 3.2)

• Großverbraucher in Wärmenetz-Eignungs-

gebieten noch ohne Netzanschluss – solche 

Verbraucher eignen sich gut für Netzaufbau 

und Netzerweiterung (Abschnitt 3.2.1)

• verfügbare Flächen für erneuerbare Energie-

anlagen (Kapitel 3.3)

 

Sind ganze Gruppen beziehungsweise kleinere 

Quartiere von Bestandsgebäuden komplett oder 

nahezu vollständig saniert, besteht dort, ähnlich 

wie bereits in Neubaugebieten mehrfach rea-

lisiert die Option, mehrere dezentrale Wärme-

pumpen mit einer gemeinsamen primären 

Wärmequelle zu verbinden (Kalte Nahwärme).

 

Kalte Nahwärmesysteme sind, falls die Voraus-

setzungen auf der Abnehmerseite bei den Ge-

bäuden erfüllt sind, immer dann eine Option, 

wenn entsprechende Umweltwärmequellen zur 

Verfügung stehen.

 

Bei der Auslegung von Kalten Nahwärmenet-

zen und bei der ökonomischen Bewertung muss 

berücksichtigt werden, dass die Kostenunter-

schiede zu Systemen mit zentralen Wärmepum-

pen, die in warme thermische Niedertempera-

turnetze einspeisen, häufig nicht sehr groß sind. 

Deshalb ist es empfehlenswert, beide Optionen 

immer genau miteinander zu vergleichen.

 

Es ist sinnvoll, zunächst einige Gebiete zu 

identifizieren und Maßnahmenvorschläge zu 

erarbeiten. Dazu können die bei der Definition 

des Wärmeplans erstellten Teilgebiet-Steck-

briefe (siehe Abschnitt 3.5.5) erweitert werden.

 

Die Maßnahmenvorschläge müssen dabei noch 

nicht vollständig ausgearbeitet sein. Eine erste 

grobe Dimensionierung ist auf dieser Ebene 

der strategischen Wärmeplanung ausreichend. 

Mögliche Maßnahmen werden anhand von zwei 

Beispielen erläutert.

 

BE I SP IEL 1: 

DEK ARBON I S IE RUNG E INES 

BESTEHEN DEN HE IZ WE R KS 

In einer größeren Stadt, in der sich bisher die 

Wärmeversorgung zu sehr hohen Anteilen 

auf Erdgas stützt, wird auf der Grundlage des 

kommunalen Wärmeplans entschieden, schritt-

weise auf die Versorgung mit Wärmenetzen 

umzusteigen. Die erforderliche Wärme soll zu 

großen Teilen mit großen Blockheizkraftwerken 

(BHKW) im Megawattbereich erzeugt werden, 

die sich auf mehrere Heizzentralen verteilen.

 

Dadurch wird der bisher genutzte Energieträger 

zunächst beibehalten, aber statt wie bisher nur 

Wärme in den Einzelgebäuden wird in Zukunft 

Strom und Wärme in den Heizzentralen erzeugt 

und die Wärme über die Netze verteilt.

 

Da der bisher übliche wärmegeführte Betrieb 

von BHKW aufgrund der zunehmenden fluk-

tuierenden Stromerzeugung mit Wind und PV 

nicht sinnvoll ist, werden die KWK-Anlagen 

von vornherein flexibel, das heißt ausgerichtet 

auf den Bedarf und die variablen Strompreise 

im Stromnetz, betrieben. Dies erfordert die In-

tegration eines ausreichend groß dimensionier-

ten Pufferspeichers mit einer Speicherkapazität 

von einem bis mehreren Tagen, bezogen auf die 

thermische Nennleistung des BHKW.

 

Der flexible Betrieb von KWK-Anlagen mit 

großem Pufferspeicher macht es außerdem 

möglich, erneuerbare Energien oder Abwärme 

in die Wärmeversorgung einzubinden. Die kon-

krete Ausgestaltung richtet sich dabei nach den 

lokalen Rahmenbedingungen. Aus technischer 

Sicht könnten in Frage kommen:
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• große elektrische Wärmepumpen mit hohen 

Volllaststunden in Verbindung mit Elektroboi-

lern hoher Leistung für den Kurzzeitbetrieb

• industrielle Abwärme, je nach Temperatur-

niveau direkt genutzt oder ebenfalls über eine 

große Wärmepumpe

• falls in der Umgebung der Stadt möglich, 

Integration einer großen solarthermischen 

Anlage im Freiland

 

Der Pufferspeicher übernimmt in diesem Fall 

die Funktion, die Wärme von verschiedenen 

Wärmeerzeugern zeitweise zu speichern, und 

ermöglicht so einen multivalenten Betrieb.

 

Ein weiterer Schritt zur Dekarbonisierung 

besteht zu einem späteren Zeitpunkt darin, das 

fossile Erdgas durch regeneratives synthetisches 

Methan zu ersetzen. Sofern der dafür notwen-

dige Elektrolyseur und die Anlagentechnik zur 

Synthesereaktion vor Ort aufgebaut werden, 

kann die dabei entstehende Abwärme ebenfalls 

in das Fernwärmenetz eingespeist werden.

 

BE I SP IEL 2 

AUFBAU E INE R NEUEN HE IZ ZENTR ALE

Das zweite Beispiel bezieht sich auf eine Ge-

meinde mit 5.000 bis 10.000 Einwohner. Der 

Einstieg in die Nutzung erneuerbarer Energien 

erfolgt hier mit einem solaren Wärmenetz. Das 

bedeutet in diesem Fall, ein Holzheizwerk mit 

Hackschnitzelkessel wird mit einer großen 

Solarthermieanlage kombiniert.

 

Die Solarthermie wird so ausgelegt, dass sie 15 – 

20 Prozent des Jahreswärmebedarfs decken kann. 

Unter der Annahme, dass dieser einschließlich 

Netzverluste rund 35 GWh/a beträgt, wird dafür 

eine Kollektorfläche von ungefähr 17.000 Quad-

ratmeter benötigt. Die erforderliche Bodenfläche 

zur Aufstellung des Kollektorfeldes ist etwas 

mehr als zweimal so groß, also circa 3,5 – 4,0 ha.

 

Der Holzkessel wird auf den Winterbetrieb 

ausgelegt und kann während der Sommerzeit 

abgeschaltet werden. Auf diese Weise erhöht 

sich die Lebensdauer der Biomasseanlage, da 

der Schwachlastbetrieb während des Sommers 

entfällt. Das Gesamtsystem wird durch einen 

fossil betriebenen Gas-Spitzenlastkessel, der nur 

sehr wenig zum Jahresenergiebedarf beiträgt, 

vervollständigt.

 

Für diese Anlagenkonstellation wird ebenfalls 

ein ausreichend dimensionierter Pufferspeicher 

benötigt. Die Größe wird durch die Anforde-

rungen der Solaranlage bestimmt. Für den Win-

terbetrieb hat das zur Folge, dass der Holzkessel 

parallel zu einem sehr großzügig dimensionier-

ten Pufferspeicher betrieben werden kann, was 

einen sehr gleichmäßigen und anlagenschonen-

den Betrieb ermöglicht.

 

Da Biomasse für die Energieversorgung auch 

langfristig eine knappe Ressource darstellt, 

kann das solare Kollektorfeld zu einem späteren 

Zeitpunkt ausgebaut und vergrößert werden, 

um den solaren Deckungsanteil zu erhöhen. 

Sobald dieser deutlich ansteigt, ist der Bau 

eines zusätzlichen saisonalen Wärmespeichers 

erforderlich, der zum Beispiel als Erdbecken-

speicher mit wärmegedämmtem Deckel ausge-

führt werden kann. Um den saisonalen Speicher 

weitgehend auskühlen zu können, wird er um 

eine Wärmepumpe ergänzt. Diese sorgt in der 

Schlussphase der Entladung dafür, dass die 

Speicherkapazität nahezu vollständig ausgenutzt 

wird. Dies wiederum hat den Vorteil, dass 

niedrige Temperaturen am unteren Ende des 

Speichers hohe Wirkungsgrade bei der Bela-

dung mit Solarwärme ermöglichen.

 

Verringert sich der Wärmebedarf im Gebäude-

bestand infolge Sanierungsmaßnahmen, ist 

nur eine begrenzte Erweiterung des Kollektor-

feldes notwendig, um solare Deckungsanteile 

im Bereich von 45 – 50 Prozent zu erreichen. 

Die gedämmten Gebäude erlauben außerdem 

die Absenkung der Betriebstemperaturen im 

Wärmenetz, was wiederum die Wirkungsgrade 
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der Solaranlage, des Speichers und der Wärme-

pumpe erhöhen.

 

Darüber hinaus besteht eine weitere Möglich-

keit der Systementwicklung darin, den Biomas-

sekessel am Ende seiner Nutzungsdauer durch 

eine große Wärmepumpe zu ersetzen. Mit 

welcher primären Wärmequelle diese betrieben 

wird (zum Beispiel Grundwasser, Oberflächen-

gewässer, Außenluft et cetera), ist abhängig von 

den lokalen Randbedingungen. Der Betrieb 

dieser Wärmepumpe führt dazu, dass der saiso-

nale Wärme speicher multivalent beladen und 

dadurch intensiver genutzt wird.

 

Als letzter Schritt besteht schließlich noch die 

Möglichkeit, den Betrieb des Spitzenlastkessels 

auf synthetisches Methan umzustellen. Sind bis 

dahin alle Einzelheizungen außerhalb des Fern-

wärmenetzes auf Wärmepumpen umgestellt, 

führt diese Maßnahme dazu, dass die Wärme-

versorgung dieser Beispielgemeinde am Ende 

vollständig auf erneuerbaren Energien beruht.

 

4 . 5  PR IOR I S IE RUNG DE R MASSNAH MEN

Für die Wärmewendestrategie werden unter-

schiedliche Maßnahmenvorschläge ausgearbei-

tet. Die Auswahl orientiert sich dabei an den 

Erkenntnissen, die während der Erstellung des 

Wärmeplans für die unterschiedlichen Teilge-

biete und Quartiere gesammelt wurden.

 

Um eine Priorisierung der Maßnahmen der 

lokalen Wärmewendestrategie vorzunehmen, 

müssen Entscheidungsparameter definiert 

werden. Dazu dient vor allem die Bewertung 

der möglichen Treibhausgas-Minderungen für 

2030 und 2050. Die folgenden Bewertungstabel-

len zeigen einen quantitativen (Tabelle 7) und 

qualitativen Ansatz (Tabelle 8) für die Maßnah-

menpriorisierung. Diese Auswertung lässt sich 

auch kartografisch darstellen (Abbildung 26).

Tabelle 7: Beispiel einer quantitativen Bewertungstabelle zur Priorisierung der Maßnahmen aus der lokalen 
Wärmewendestrategie (Quelle: Steinbeis-Transferzentrum EGS):

GEWICHTUNGSFAKTOREN

0,1 0,1 0,4 0,8 0,7 0,9 0,5

Geb iet

Wärme-
dichte 

MWh/ha
2030,
2050

Wärme-
bedarf 
GW/a
2030,
2050

Gasnetz 
Ja/Nein

Anker-
kunden 
Ja/Nein

Heizzen-
trale vor-

handen 
Ja/Nein 

Heizzen-
trale vor-

handen
Ja/Nein

Nähe 
zu Be-

stands-
wärme-

netz
Ja/Nein

Nähe 
zu Frei-
flächen
Ja/Nein

Gesamt 
Punkte

1 250 - 200 10 - 5 Ja Ja Ja Ja Nein 2,4

2 700 - 500 30 - 20 Nein Nein Ja Nein Ja 3,6

Anhand der Gesamtsumme einer Einzelmaß-

nahme lässt sich eine Priorisierung errechnen 

und auf einer Skala darstellen. Diese kann zum 

Beispiel wie folgt aufgestellt werden:

 

a. sofortige Umsetzung empfohlen

b. zeitnahe Umsetzung empfohlen

c. bei Gelegenheit Umsetzung empfohlen

d. Umsetzung empfohlen

 

Bei Bedarf lässt sich die Gewichtung anpassen 

und damit auf individuelle Gegebenheiten der 

Kommune reagieren.
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WÄRMENETZNACHVERDICHTUNG POSITIVKRITERIEN NEGATIVKRITERIEN

Net z hat  zusät z l i che K apaz i t ä t Ja Nein

Wärmeer zeugung hat 
zusät z l i che K apaz i t ä t Ja Nein

Zusät z l i che Kunden am Net z  vo rhanden Ja Nein (z.B. Satzungsgebiet)

Wärmenet z - Ausbau Positiv-Kriterien Negativ-Kriterien

WÄRMEBEDARF/ SIEDLUNGSSTRUKTUR

A nzah l  Hausansch lüsse 
(S ied lungsst ruk tur ) Niedrig (MFH, NWG) Hoch (EFH, DH, RH, 

kleine NWG)

Wärmed ichte I s t Hoch Niedrig

Wärmed ichte Zukunf t 
( z .B .  S an ie rungsgeb. ) Relativ hoch Sehr niedrig

KUNDENANLAGEN

Zent ra lhe izung vorhanden Ja Nein (Gas-Etagen-Heizung, ...)

KUNDEN

A nkerkunden vorhanden

(E igentümers t ruk tur  Gebäude, 
hoher  Verb rauch ,  A kqu iseauf -

wand , A kqu isechance)
Ja

(ö f f.  Gebäude,  gewerb l .  Wohnungs -
w i r t schaf t ,  gewerb.  Großkunden,  . . . ) Nein

(MFH mi t  W EG, …)

hoher  A nsch lussgrad zu e r war ten Ja Nein

NETZSTRUKTUR IST

Nähe zum Fernwärmebestandsnet z Ja Nein  
dann ggf. Neubau als Insel)

Gasver te i lnet z  vo rhanden Nein Ja (parallele Netzstrukturen)

Verb indung mehrerer  F W - Net ze

A nsch luss neuer  Wärmeeinspe iser 
( z .B .  EE )

Tabelle 8: Beispiel zur qualitativen Maßnahmen-Priorisierung in Wärmenetz-Bestandsgebieten 
(Quelle GEF Ingenieur AG):

Abbildung 26: Beispiel zur Bewertung der 
Wärmenetzgebiete (im Bestand, in Eignungs-
gebieten und Gebieten mit hoher Priorität) 
in Baden-Baden. Quelle: Steinbeis-Transfer-
zentrum EGS.
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4 .6 VE RÖFFENTL I C HUNG DES KOM MU

NALEN WÄR MEPL ANS UN D RELE VANTE R 

KENNWE RTE

Die zur kommunalen Wärmeplanung ver-

pflichteten Kommunen müssen Informationen 

zur Wärmewendestrategie in einer vom Land 

bereitgestellten Datenbank erfassen. Mit einem 

Tool zur Berechnung von Energie- und Treib-

hausgas-Bilanzen können die dafür benötigten 

Daten bereitgestellt werden (siehe Abschnitte 

3.2.2 und 3.4.2).

 

Das Land Baden-Württemberg kann anhand 

der erhobenen Daten und Kennzahlen einen 

Gesamtüberblick zum Ist-Stand der Wärme-

wende und dem Verlauf der Wärmewende hin 

zum Jahr 2050 erhalten.

 

Aus diesen Kennzahlen können durchschnitt-

liche Landes-Kennzahlen für ein Benchmarking 

bereitgestellt werden. Durch die Analyse der 

Daten aller Kommunen können Trends bei 

der Nutzung von KWK, Wärmenetzen, des 

Einsatzes von Strom für Wärmepumpen und 

synthetischen Energieträgern in Baden-Würt-

temberg ermittelt werden. Die Ergebnisse 

können wichtige Erkenntnisse für notwendige 

Weichenstellungen für die Energiewende und 

die Marktbereitung auf Landes- und Bundes-

ebene liefern.

 

Neben diesen Daten müssen auch der kom-

munale Wärmeplan, das Zielszenario 2050 mit 

Zwischenziel 2030 und die Wärmewendestra-

tegie an das Land übermittelt werden. Dazu 

eignen sich die in Abschnitt 3.5.5 und Kapitel 

4 fortlaufend beschriebenen Dokumente und 

Inhalte. Die Regierungspräsidien sind mit der 

Kontrolle der Datenlieferungen und Wärmeplä-

ne beauftragt. Die wichtigsten Eckpunkte aus 

dem Gesetz werden im Infokasten zusammen-

gestellt.

  VE RÖFFENTL I C HUNG VON ZENTR ALEN E RGEBN I SSEN:

 

Stadtkreise und Große Kreisstädte sind verpflichtet, bis zum 31. Dezember 

2023 einen kommunalen Wärmeplan im Sinne von § 7c Absatz 2 KSG BW 

aufzustellen. Dieser ist spätestens alle sieben Jahre nach der jeweiligen 

Erstellung unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklungen fortzuschrei-

ben. Auch die übrigen Kommunen können einen kommunalen Wärmeplan 

im Sinne von § 7c Absatz 2 KSG BW aufstellen. Die zur Wärmeplanung 

verpflichteten Kommunen müssen diesen innerhalb von drei Monaten nach 

Fertigstellung, spätestens bis zum 31. Dezember 2023, beim zuständigen Re-

gierungspräsidium vorlegen. Fortschreibungen nach § 7d Absatz 1 Satz 2 KSG 

BW sind innerhalb von drei Monaten nach Fertigstellung vorzulegen. Soweit 

kommunale Wärmepläne bereits vor dem 24.10.2020 erstellt wurden und die 

Anforderungen nach § 7c Absatz 2 KSG BW erfüllen, sind diese bis spätes-

tens ein Jahr nach diesem Datum vorzulegen. Zudem sind innerhalb von drei 

Monaten nach Fertigstellung folgende sich auf das gesamte Gemeindegebiet 

beziehende Informationen in einer vom Land bereitgestellten Datenbank zu 

erfassen: 

1. der aktuelle Jahresendenergiebedarf für die Wärmeversorgung, aufgeteilt 

nach Energieträgern und Sektoren

2. der für die Jahre 2030 und 2050 abgeschätzte Jahresendenergiebedarf für 

die Wärmeversorgung, aufgeteilt nach Energieträgern und Sektoren

3. genutztes Endenergiepotenzial zur klimaneutralen Wärmeversorgung aus 

erneuerbaren Energien sowie Abwärme und Kraft-Wärme-Kopplung

 

Stadtkreise und Große Kreisstädte müssen die kommunalen Wärmepläne im 

Internet veröffentlichen. Dabei müssen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

gewahrt bleiben, sofern deren Veröffentlichung nicht zugestimmt wurde. Das 

Regierungspräsidium prüft die Einhaltung der Vorgaben und kann bei Verstö-

ßen Nachbesserung verlangen.

 

Teile des kommunalen Wärmeplans müssen in einer landesweiten Datenbank 

veröffentlicht werden.
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  Ein kommunaler Wärmeplan ist zentral 

für die nachhaltige Stadtentwicklung und für 

das Erreichen des klimaneutralen Gebäudebe-

stands aller Kommunen in Baden-Württemberg 

spätestens bis zum Jahr 2050. Um seine volle 

Wirkung zu entfalten, müssen die zentralen Er-

gebnisse des Wärmeplans jedoch in einen kon-

tinuierlichen Planungsprozess, die kommunale 

Wärmeplanung überführt werden. Gelingt dies, 

hebt sich ein kommunaler Wärmeplan, mit der 

darauf aufbauenden lokalen Wärmewendestra-

tegie, deutlich von einem Klimaschutzkonzept 

ab, in dem energiepolitische Optionen oder 

Maßnahmenpläne für ausgesuchte Gebiete oder 

Projekte innerhalb der Kommune dargestellt 

und priorisiert werden. Auf Vorarbeiten aus 

einem Klimaschutzkonzept oder auch Energie-

leitplan kann jedoch zurückgegriffen werden.

 

Die kommunale Wärmeplanung umfasst stets 

das gesamte Gemeindegebiet und stellt die 

strategische Grundlage für die Weiterentwick-

lung der lokalen Wärmeversorgung bis 2050 

dar, die mit einer erheblichen Transformation 

verbunden sein wird. Der kommunale Wärme-

plan ist somit regelmäßig von weitreichender 

Bedeutung für die jeweilige Kommune und 

sollte daher vom Gemeinderat beschlossen 

werden. Der kommunale Wärmeplan bildet die 

Grundlage für die Umsetzung vorgeschlagener 

Maßnahmen.

Der Prozess der Wärmeplanung kann wie folgt 

beschrieben werden:

i. Prozessorganisation in der Selbstverwaltung 

der Verwaltungseinheiten der Kommune

ii. Beauftragung des kommunalen Wärmeplans

iii. Fertigstellung des kommunalen Wärmeplans

iv. Beschluss des Wärmeplans im Gemeinderat

 • eventuell mit ergänzenden Grundsatzbe-

schlüssen

v. Prozess der Umsetzung des kommunalen 

Wärmeplans in rollierender Weise

 • innerhalb der Stadt- und Energieplanung 

der Kommune, mit Beteiligungsmanage-

ment, Berichtspflicht sowie Monitoring, 

Reporting, Reviewing

 • in der Regionalplanung

 • in konkreten Einzelmaßnahmen in der 

Kommune (siehe auch Kapitel 6)

 

Es ist sicherzustellen, dass nach Erstellung des 

kommunalen Wärmeplans die zum Zielsze-

nario 2050 ausgearbeiteten Maßnahmen mit 

der lokalen Wärmewendestrategie Einzug in 

die Fachplanung der Kommune finden. Die 

Beschlussfassung auf politischer Ebene schafft 

dazu die notwendige Verbindlichkeit für die 

weiteren Aktivitäten der Gemeindeverwaltung.

Integration des kommunalen 
Wärmeplans in die Stadt entwicklung – 
Die kommunale Wärmeplanung

05
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5 .1 AK TEURE DE R KOM MUNALEN WÄR ME

PL ANUNG

Abhängig von den vorhandenen Kompetenzen 

und Kapazitäten innerhalb der Verwaltung und 

eines möglicherweise vorhandenen Stadtwerks 

ist zunächst zu klären, in welchem Umfang 

externe Dienstleister für die Erstellung eines 

kommunalen Wärmeplans einbezogen werden 

müssen. Zeitgleich sollte die Prozessorganisa-

tion innerhalb der Verwaltungseinheiten der 

Kommune an den Schnittstellen der Wärme-

planung bestimmt werden. Diese sind vielfältig 

und teilweise erst bei sehr konkreten Fragestel-

lungen im Bereich der Infrastruktur- und Stadt-

planung ersichtlich. Die Planungsbetroffenen an 

den Schnittstellen der kommunalen Wärmepla-

nung sind unter anderem folgenden Bereiche:

 

Hauptsächlich:

• Stadtplanung und -entwicklung

• Umweltschutz / Klimaschutz / Energie

• Stadtwerke und Eigenbetriebe (Energiever-

sorgungsunternehmen, Wasserversorgung, 

Wohnungsbau)

• Energieplanung / Energiemanagement

 

Zusätzlich:

• Tiefbau

• Hochbau

• Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

• Baurecht und Denkmalschutz

• Landschaft / Liegenschaften / Konversion

• Forst

• Verkehrsmanagement

• Kämmerei

 

Die benannten Ressorts können entsprechende 

Daten zur Ist-Analyse und Potenzialerhebung 

der erneuerbaren Energien und Abwärme bei-

steuern. Gegebenenfalls müssen erforderliche 

Daten zunächst vom zuständigen Fachressort 

erhoben werden. Die Datenübermittlung von 

Dritten zur Erstellung kommunaler Wärme-

pläne ist in § 7e KSG BW geregelt. Nach 

Erstellung des Wärmeplans sollte dieser dann 

im Gemeinderat verabschiedet werden. Der 

Wärmeplan kann mit ergänzenden Grundsatz-

beschlüssen, die den Wärmeplan flankieren, 

verabschiedet werden. Danach beginnt die Um-

setzungsphase mit begleitender Fortschreibung 

des kommunalen Wärmeplans in rollierender 

Weise alle sieben Jahre (1. Planungsperiode bis 

Ende 2023).

Bild: colourbox.de | Leonid Andronov
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5 . 2 ÜBE RGEOR DNE TE AUFGABEN BE I  DE R 

KOM MUNALEN WÄR MEPL ANUNG

Verwaltung und Gemeinderat verantworten 

gemeinsam im weiteren Prozess der Umsetzung 

und Fortschreibung des kommunalen Wärme-

plans drei zentrale übergeordnete Aufgaben:

 

1. Verfahren nach dem Grundsatz „Klima-

schutzthemen zusammen denken“

Ein kommunaler Wärmeplan ist kein isolier-

tes, strategisches Planungsinstrument. Ne-

ben den oben beschriebenen Schnittstellen 

auf Ebene der Fachabteilungen, sowie bei 

der Berücksichtigung im Sinne der weite-

ren Stadt- und Raumplanung, ergeben sich 

weitere Synergien.

 

2. Einsatz auf der politischen und plane-

rischen Ebene für die erfolgreiche Umset-

zung der Wärmewendestrategie jenseitsdes 

kommunalen Einflussraums

Um die energiepolitischen Ziele aus dem 

Zielszenario 2050 einer Kommune zu errei-

chen, kann die Zusammenarbeit mit benach-

barten Kommunen erforderlich werden. 

Unter Umständen müssen die Rahmenbedin-

gungen auf der Ebene der Landkreise und 

der Regionalentwicklung angepasst werden. 

Besonders für die Erschließung großer, regio-

naler Potenziale, wie zum Beispiel der Tiefen 

Geothermie, oder auch für die strategische 

Flächensicherung, zum Beispiel für Freiflä-

chen-Solarthermie, zu ermöglichen, kommt 

der interkommunalen Wärmeplanung in der 

Regionalplanung eine besondere Rolle zu. 

 

3. Prioritätensetzung bei Zielkonflikten 

zwischen den Maßnahmen zur Umsetzung 

des kommunalen Wärmeplans und der 

lokalen Wärmewendestrategie und allen 

anderen Vorhaben der Kommune an relevan-

ten Schnittstellen. Diese sind vor allem die 

Bauleitplanung, baulandpolitische Beschlüsse 

und die weitere Infrastruktur-, Verkehrsent-

wicklungs- und Flächenplanung.

 

 

 

 

 

 

 

Zahlreiche Schnittstellen bei der Infra-

struktur-, Stadt- und Energieplanung sind 

zu bedenken. Die folgenden Abschnitte 

widmen sich konkreten Ansatzpunkten und 

Lösungsvorschlägen zur Umsetzung des 

kommunalen Wärmeplans. Bei der Vorlage 

einer vorbereitenden Bauleitplanung in 

Form eines Flächennutzungsplans, sowie 

deren Ergänzungen oder Änderungen, der 

Bauleitplanung mittels Bebauungsplänen, 

städtebaulichen Verträgen, der Vorhabens- 

und Erschließungsplanung und baulandpo-

litischen Beschlüssen ist dem Gemeinderat 

zu erläutern, in welchem Verhältnis diese 

bestehenden, im Weiteren zu ändernden 

oder neuen Festsetzungen zum kommuna-

len Wärmeplan stehen.

 

Ein wichtiger kommunaler Prozess ist die 

Vergabe und Erneuerung von Gaskonzessi-

onsverträgen, für den ein Leitfaden vorliegt 

(Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur, 

2015), der die wesentlichen Regelungen aus 

dem Energiewirtschaftsgesetz praxisnah 

erläutert. Da Konzessionsverträge oftmals 

Laufzeiten von 20 Jahren aufweisen, haben 

Vergabeentscheidungen in den kommenden 

Jahren großen Einfluss auf die Umsetzung 

der selbst gesetzten kommunalen Wärme-

wendestrategie. Der kommunale Wärme-

plan und die darin formulierte Wärmewen-

destrategie erlaubt dem Gemeinderat eine 

gebietsscharfe Prüfung der Verträge. So 

können Widersprüche zwischen der kom-

munalen Wärmeplanung und den mit den 

Konzessionen verbundenen Gebieten und 

Perspektiven erkannt werden.
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Abbildung 27: Bearbeitungsebenen der Verkehrsentwicklungsplanung. 
Quelle: Forschungs-Informations-System für Mobilität und Verkehr.
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NVP: Nahverkehrsplan, LMP: Lärmminderungsplan, LRP: Luftreinhalteplan

Kontinuierliche
Fachaufgaben

Informieren und
beteiligen

EBENEN DER 
VERKEHRSENTWICKLUNGSPLANUNG

In einer Kommune laufen ähnliche raumplanerische Prozesse parallel zueinander ab, jeweils 

mit unterschiedlichen Planungsbetroffenen, Mechanismen zur Abstimmung und zeitlichen 

Horizonten. Ein gutes Beispiel hier ist die Verkehrsentwicklungsplanung mit Planungszeit-

räumen zwischen 10 bis 20 Jahren. Sie definiert Ziele und Strategien für die Entwicklung 

und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und dient damit als Orientierungspunkt für die 

Entscheidungsebene und Verwaltung. Auch bei der Verkehrsentwicklungsplanung ist eine 

Einbindung der Pläne in übergeordnete Planungsebenen maßgeblich. Auch die Schnittstellen 

zu den Planungen benachbarter Kommunen sind zu bedenken. Damit ist die Verkehrsent-

wicklungsplanung der kommunalen Wärmeplanung auf vielen Ebenen sehr ähnlich. 

Mit der gegenseitigen Berücksichtigung der unterschiedlichen und vielfältigen kommunalen 

Planungsaufgaben können sämtliche Pläne schon bei deren Erstellung zielführend mitein-

ander abgeglichen werden. So ist ein Verkehrsentwicklungsplan eine offensichtliche Schnitt-

stelle zu Maßnahmen aus der lokalen Wärmewendestrategie im Bereich von Tiefbaumaß-

nahmen (Verkehrswege).

  WÄR MEPL ANUNG: ANALOGIE ZUR VE R KEH RSENT W I C K LUNGSPL ANUNG:

 

Wärmeplanung bedeutet immer Planung an Schnittstellen, ähnlich wie die Verkehrsentwick-

lungsplanung:

5 . 3 PROZESSORGAN I SAT ION DE R 

WÄR MEPL ANUNG IN DE R KOM MUNALEN 

VE RWALTUNG

Es ist sicherzustellen, dass nach Erstellung des 

kommunalen Wärmeplans die zum Zielszenario 

2050 ausgearbeiteten Maßnahmen mit der 

 

 

 

lokalen Wärmewendestrategie Einzug in die 

Fachplanung der Kommune finden.
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Die Verpflichtung zur Fortschreibung der 

Wärmepläne macht deutlich, dass die Wärme-

planung nicht mit Erstellung eines Wärmeplans 

abgeschlossen ist, sondern als fortlaufender Pro-

zess in rollierender Weise zu verstehen ist. Mit 

der Novelle des KSG BW wird Wärmeplanung 

damit Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. 

Daher empfiehlt es sich, innerhalb der Kommu-

ne klare Zuständigkeiten für die Erstellung und 

Fortschreibung des kommunalen Wärmeplans 

festzulegen. Besonders gilt dies für kontinu-

ierliche Aufgaben wie die Aktualisierung von 

Daten, Berichtswesen und die Evaluation von 

Maßnahmen und Strategien.

 

Für eine regelmäßige Information über die 

Wärmeplanung sowie dem fachlichen Aus-

tausch zwischen den an der Wärmeplanung be-

teiligten Fachabteilungen kann es sinnvoll sein, 

ein regelmäßiges „Wärmeplanungsmeeting“ 47 

(siehe dazu auch Abschnitt 5.3.1 – 5.3.2) zu eta-

blieren. Im Rahmen dieses regelmäßig stattfin-

denden Gesprächs werden die Maßnahmen aus 

dem kommunalen Wärmeplan aktualisiert und 

vorangetrieben. Dabei findet auch ein Abgleich 

mit den internen Strategien und Zielen der 

Fachabteilungen statt. 

 

Damit der entscheidende Schritt der Implemen-

tierung der kommunalen Wärmeplanung in die 

weitere Stadt- und Raumplanung und über die 

Grenzen der Kommune hinaus in die Regio-

nalplanung gelingt, kann für die Umsetzung 

und Zuständigkeit im Prozess der kommunalen 

Wärmeplanung eine entsprechende Dienstan-

weisung an die Fachabteilungen eingeführt 

werden. Eine Dienstanweisung stellt sicher, dass 

der kommunale Wärmeplan und die daraus 

abgeleiteten Maßnahmen in allen kommunalen 

Planungsprozessen und Vorhaben berücksich-

tigt und dahingehend kontrolliert werden. Sie 

unterstützt damit die Fachabteilungen bei der 

Umsetzung des kommunalen Wärmeplans.

 

 

5 . 3 .1  MON ITOR ING UN D REPORTING

Die Überwachung der Zielerreichung ist ein 

wichtiger Schritt für die Umsetzungsphase. 

Durch den Vergleich von Verbrauchswerten, 

CO2-Emissionen und Kennzahlen mit den 

Klimaschutzzielen können Fortschritte bei der 

Umsetzung der lokalen Wärmewendestrategie 

und das Erreichen der Klimaschutzziele im 

Allgemeinen überwacht werden. Im Sinne eines 

Managementprozesses dienen diese Ergebnisse 

dazu, gegebenenfalls Maßnahmen anzupassen, 

zu ergänzen oder auch komplett zu hinterfragen.

 

Zur Bereitstellung der Daten für das Monitoring 

empfiehlt sich der Rahmen einer Energiebilanz. 

Aufbauend auf der Startbilanz können Verän-

derungen in einer neuen Bilanz dokumentiert 

werden. Die Bilanz-Werte werden als Zeitreihen 

abgespeichert. Kennzahlen zur Beurteilung der 

Entwicklung wurden bereits in Abschnitt 3.2.2 

aufgeführt. Die genannten Kennzahlen lassen 

sich aus den Ergebnissen der Bilanzierung 

ermitteln. Durch die kontinuierliche Erhebung 

können Zeitreihen gebildet werden, die die Ent-

wicklung beschreiben. Diese Kennwerte eignen 

sich darüber hinaus als Benchmark für andere 

Kommunen.

 

Bereits für die Ist-Analyse wurden Daten zur 

Energie-Infrastruktur erhoben und in Karten 

dokumentiert (siehe Abschnitt 3.2.1). Es ist 

sinnvoll, diese Dokumentation regelmäßig zu 

aktualisieren.

 

5 . 3 . 2  RE V IE W ING

Die Wärmewendestrategie wird zu einem 

bestimmten Zeitpunkt formuliert, im Gemein-

derat beschlossen, dem zuständigen Regie-

rungspräsidium vorgelegt und in der landeswei-

ten elektronischen Datenbank veröffentlicht. 

Dieser Plan mit zugehörigen Eignungsgebieten 

basiert auf den zu diesem Zeitpunkt bekann-

ten planerischen, politischen und gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, den aktuellen Förderpro-

grammen, der verfügbaren Technik und vielem 

47 Die hier beschriebene Prozess-
organisation orientiert sich am 
Vorbild „Masterplan Energie“ der 
Stadt Zürich, Schweiz.
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mehr. Die erwartete Kostendegression bei der 

Nutzung erneuerbarer Energien, die Einführung 

einer CO2-Bepreisung und weitere Faktoren 

können jedoch zu Verschiebungen im Kosten-

gefüge führen und damit die wirtschaftliche 

Bewertung unterschiedlicher Versorgungs- und 

Energieeinsparungsoptionen verändern.

 

Neben den politischen und technologischen 

Veränderungen sind auch in der Kommune 

selbst Veränderungen zu erwarten. Die Stad-

tentwicklung insgesamt muss auf gesellschaftli-

che und klimatische Veränderungen reagieren 

und neue Ziele formulieren und verfolgen 

(siehe dazu auch Kapitel 4.4 und 4.5). Die ein-

mal formulierte lokale Wärmewendestrategie 

muss an diese geänderten Randbedingungen 

angepasst werden.

 

Diese Überprüfung kann in die kontinuierliche 

Weiterentwicklung des Arbeitsplans (siehe Ka-

pitel 4.1, Abbildung 6 in Kapitel 3.1) eingebettet 

werden. Um Kontinuität herzustellen, bietet 

sich ein jährlicher Review-Workshop unter 

Beteiligung von Fachleuten aus den Bereichen 

Energie und Stadtentwicklung an („Wärme-

planungsmeeting“).

 

5 .4  BE RÜC KSI C HT I GUNG DES WÄR MEPL ANS 

BE I  DE R STADT UN D R AUM PL ANUNG

Wie im vorangehenden Kapitel dargestellt 

wurde, greifen kommunale Wärmeplanung und 

Stadtplanung eng ineinander und können sich 

gegenseitig positiv beeinflussen. Im kommuna-

len Wärmeplan werden mögliche Handlungs-

strategien und Maßnahmen zur Steigerung der 

Energieeffizienz und damit einhergehend zur 

Reduzierung und klimaneutralen Deckung des 

Wärmeenergiebedarfs entwickelt. Ein kom-

munaler Wärmeplan ist damit eine wichtige 

Grundlage für eine Verknüpfung der energe-

tischen Gebäudesanierung mit einer klima-

neutralen Wärmeversorgung im Rahmen der 

strategischen Planung der Wärmeversorgung 

einer Kommune und bildet die Grundlage für 

die Umsetzung.

 

Im Zuge der Beseitigung von städtebaulichen 

Missständen können gleichzeitig Ziele der 

Wärmeversorgung mit bearbeitet werden – 

oder umgekehrt:

• energetische Sanierung von Gebäuden in 

Quartierskonzepten zur Verbesserung der 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse, bei der Besei-

tigung von Leerständen oder der Revitalisie-

rung von Innenstädten

• Verlegung von Wärmenetzen und Glasfaser-

kabeln bei Neuordnung, Erhalt und Ausbau 

der Infrastruktur, Straßen- und Grünflächen

• Verbesserung der Energieversorgung von 

Neubaugebieten durch solare Optimierung, 

Photovoltaik-Pflicht und hohe Wärmedichten 

für wirtschaftliche leitungsgebundene Wär-

meversorgung

• Schaffung von neuen (Nicht-)Wohnbereichen 

homogener Wärmedichten, die planerisch für 

eine klimaneutrale Versorgung zu erschließen 

sind

• Nutzung von Lärmschutzwällen und ähn-

lichen verfügbaren Flächen zur Energie-

gewinnung

• Sicherung von Freiflächen für solar-

thermische Anlagen in Siedlungsnähe als 

Klein biotope

 

Das zur Stadtentwicklung angelegte Planwerk 

sollte um Angaben zur Wärmeplanung ergänzt 

werden, um eine effiziente integrierte Umset-

zung zu ermöglichen. Abbildung 28 zeigt, wie 

die Energie- und Wärmeplanung in die ver-

schiedenen Planungsebenen der klimagerechten 

Stadtentwicklungsplanung eingebunden werden 

kann.
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Abbildung 29 zeigt die Verzahnung der Pla-

nungsebenen Quartier, Gesamtstadt und 

Region. Der kommunale Wärmeplan mit der 

lokalen Wärmewendestrategie wird in die 

vorbereitende Bauleitplanung und Bebauungs-

pläne implementiert. Dabei sollte die Darstel-

lung des Regionalplans berücksichtigt werden 

(Top-Down). Gleichzeitig dient der kommunale 

Wärmeplan als Grundlage für eine strategische 

Flächensicherung, Potenzialerschließung und 

eine Ausweisung von Vorranggebieten in der 

Regionalplanung (Bottom-Up). Siehe dazu 

auch Abschnitt 5.5.2.

 

Auf regionaler Ebene kann die Verteilung der 

Potenziale erneuerbarer Energien erfolgen, um 

einen Stadt-Land-Ausgleich oder -Partnerschaft 

zu erzielen. Auf der Ebene der Gesamtstadt 

erfolgen die Festlegung von Zielen und Strate-

gien, die Berücksichtigung und der Ausgleich 

möglicherweise gegensätzlicher Anforderun-

gen an eine sozial gerechte, lebenswerte und 

nachhaltige Stadt und die Priorisierung und 

Ausrichtung der Ressourcen für die Umsetzung. 

Die Umsetzung erfolgt dann sukzessive auf 

Quartiersebene.

 

Die Verlegung von Wärmenetzen ist immer 

mit Tiefbauarbeiten verbunden. Die Festlegung 

von Eignungsgebieten für Wärmenetze muss 

deswegen eng mit der Stadtplanung und dem 

Tiefbau abgestimmt werden. Im verbindlichen 

Bauleitplan (Bebauungsplan) werden Art und 

Maß der baulichen Nutzung festgesetzt, was 

unter anderem wichtig für die Festlegung von 

Verkehrsflächen und damit auch Leitungstras-

sen zur Wärmeversorgung ist. Die zeitliche 

Koordination der Umsetzung birgt erhebliche 

Potenziale zur Kostensenkung. 

INTEGRIERTES, ENERGETISCH OPTIMIERTES STADTENTWICKLUNGSKONZEPT (iSEKe)

Top-down-Planung über alle Planungsebenen zur durchgängigen
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Abbildung 28: Planungsebenen eines integrierten, energetisch optimierten Stadtentwicklungs konzepts.
Abbildung verändert nach Quelle: Hochschule für Technik Stuttgart.
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5 . 5 PL ANE R I SC HE INSTRUMENTE ZUR 

UMSE T ZUNG DES WÄR MEPL ANS

Erstes Ziel ist es, den kommunalen Wärmeplan 

raumplanerisch zu verankern. Umgesetzt wird 

das für die Kommune erarbeitete Zielszenario 

2050 mit der lokalen Wärmewendestrategie 

in Form von kurz- bis langfristigen, räumlich 

verortbaren Maßnahmen (siehe Kapitel 4).

Es ergeben sich weitere Anwendungsfelder 

eines kommunalen Wärmeplans als Ergänzung 

eines Klimaschutzkonzepts, als Fachplan in ei-

nem Flächennutzungsplan oder Energieleitplan, 

als Ergänzung eines Stadtteilentwicklungsplans 

und als Fachgutachten im Bebauungsplan.

 

Die hier näher beschriebenen Werkzeuge 

stellen sowohl planerische als auch kommunal-

rechtliche Möglichkeiten zur Realisierung der 

in der lokalen Wärmewendestrategie beschrie-

benen Maßnahmen nebeneinander (siehe 

Abbildung 28). Sie haben sich in der Praxis 

bewährt und zielen sowohl auf die strategische 

Flächensicherung als auch konkrete baurecht-

liche Vorgaben ab (Abbildung 30).

Potenzialstudie erneuerbare Energien

Konzept Nachhaltige Mobilität

Regionalplanung

Fernwärmestrategie

Integriertes Energie-   und
Klimaschutzkonzept (IEKK)

Sozialverträgliche Wohnraumversorgung
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Energetische Sanierung
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Zielvereinbarung zum Klimaschutz

Modellprojekt "Wohnen im Alter"

Energienutzungsplan

Private Stadtteilfeste

Energetisch optimiertes
Stadtentwicklungskonzept (iSEK e)

Energetisches Quartierskonzept

Kampagne inkl. Förderanreiz für

Anschluss Wärmenetz

Beseitigung städtebaulicher

Missstände

Entwicklung Wärmenetz

REGION

GESAMTSTADT

QUARTIER
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Abbildung 29: Einbindung der Energie- und Wärmeplanung in die Regionalplanung.
Quelle: Darstellung verändert nach BMBF, 2017.
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5.5 .1 WERK ZEUGE AUF KOMMUNALER EBENE

Als Grundlage dienen die unterschiedlichen, 

ineinandergreifenden Planungsebenen nach 

dem Leitbild eines integrierten, energetisch 

optimierten Stadtentwicklungskonzepts (siehe 

Abbildung 28). Während in Neubaugebieten 

baurechtliche Instrumente weitestgehend etab-

liert sind, können für den Gebäudebestand auf 

der strategischen Ebene nur wenige Werkzeuge 

herangezogen werden. Dazu gehören kommu-

nalrechtliche Ansätze wie Verbrennungsverbote 

und Anschluss- und Benutzungszwänge. Eine 

Verbesserung der Effizienz im Gebäude sowie 

die Integration erneuerbarer Energien werden 

maßgeblich durch das Gebäude Energiegesetz 

(GEG) und das Erneuerbare-Wärme-Gesetz 

Baden-Württemberg (EWärmeG-BW) gere-

gelt. Quartierskonzepte mit einem Fokus auf 

die energetische Gebäudesanierung können 

zielführende Maßnahmen sein, um hier eine 

größere Dynamik zu entwickeln. Durch gezielte 

Akteursbeteiligung können die Belange der 

Bevölkerung in die lokale Strategie integriert 

werden. Die Implementierung des kommunalen 

Wärmeplans bedeutet für die unterschied-

lichen baurechtlichen Planformen zunächst 

einen „Top-Down“ Ansatz. Es muss die Frage 

beantwortet werden, wo und wie die in der 

lokalen Wärmewendestrategie bestimmten 

Maßnahmen in der unverbindlichen Planung 

(Flächennutzungsplan) und der verbindlichen 

Bauleitplanung (Bebauungsplan) berücksichtigt 

und am Ende durchgesetzt werden können. 

Auf der Erzeugungsseite, zum Beispiel bei der 

Entwicklung von Flächen für Wärmeerzeugung 

aus erneuerbaren Energien, nimmt die Bauleit-

planung eine wichtige Rolle bei der Umsetzung 

der Wärmeplanung ein (Maaß, 2020).

Raumordnungsrecht

Bund: ROG

Land: LplG

BauGB

Bauleitplanung

Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften

Flächennutzungsplan
• Flächenausweisungen für Photovoltaik oder Solarthermie-
freiflächenanlagen

Bebauungsplan
• Sondergebiet für regenerative Energien: Photovoltaik oder
Solarthermie

Regionalplanung

12 Regionalpläne

Möglichkeit der Teilfortschreibung für Photovoltaik und 

solare Fernwärme

Landesplanung

Landesentwicklungsplan

Ziele und Grundsätze

Anpassungsgebot Gegenstromprinzip

Gegenstromprinzip

ROG: Raumordnungsgesetz, BauGB: Baugesetzbuch, LplG: Landesplanungsgesetz 

Abbildung 30: Überblick über das Raumordnungs- und Baurecht. Quelle: Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg.
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FL ÄC HENNUT ZUNGSPL AN 

(VORBE RE ITEN DE BAULE ITPL ANUNG)

Mit Hilfe des Flächennutzungsplans kann die 

Kommune geeignete Flächen zur Erzeugung 

erneuerbarer Energien sichern und somit 

Voraussetzungen für eine langfristig orientierte 

Standortplanung schaffen. Fortschreibung und 

Änderung des Flächennutzungsplans verant-

wortet der Regionalverband. Die Festsetzung 

im Flächennutzungsplan mit der Festlegung der 

Bodennutzungsart ermöglicht es der Kommu-

ne, auf Bebauungspläne hinzuwirken. Dies ist 

nötig für Flächen zur Wärmeerzeugung und 

Trassen für die leitungsgebundene Energie-

versorgung. Für die Planung von Freiflächen-

anlagen steht der praxisnahe „Handlungsleit-

faden Freiflächensolaranlagen“ des Landes 

Baden-Württemberg zur Verfügung (UM-BW, 

2019). Freiflächenanlagen zur Wärmeerzeugung 

im Außenbereich stellen keine im Sinne des 

Baugesetzbuches privilegierten Vorhaben dar 

und können somit prinzipiell der Darstellung 

des Flächennutzungsplans widersprechen. 

Demzufolge kommt dem Flächennutzungsplan 

eine hohe Bedeutung im Zuge der kommuna-

len Wärmeplanung zu. Ebenso berücksichtigt 

der Flächennutzungsplan, dass solche Maßnah-

men, die dem Klimawandel entgegenwirken, 

oder solche Maßnahmen, die der Anpassung 

an den Klimawandel dienen, dargestellt werden 

können. Dazu können auch Infrastrukturen zur 

klimaneutralen Wärmeversorgung gehören.

 

Um den Klimaschutz weiter voranzutreiben 

werden die Regierungspräsidien bei Bauleit-

planverfahren zur Regelung von Standorten für 

bestimmte Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien als Träger öffentlicher Belange betei-

ligt (Stärkung des Vollzugs, § 11 e KSG BW).

 

BEBAUUNGSPL AN

In verbindlichen Bebauungsplänen können 

beispielsweise Standorte für Solarenergie 

parzellengenau festgesetzt werden. Dazu bietet 

sich die Festsetzung von Sondergebieten für 

erneuerbare Energien (Solarthermie und Photo-

voltaik) an (§ 11 Absatz 2 BauNVO).

 

Grundsätzlich ermöglicht die Klimaschutz-

klausel die Berücksichtigung des Klimaschutzes 

bei der Aufstellung von Bauleitplänen. Folgende 

Instrumente der verbindlichen Bauleitplanung 

nach Baugesetzbuch können zur Umsetzung 

der Maßnahmen aus der lokalen Wärmewen-

destrategie herangezogen werden:

• Bindung der Erschließung an den Bebauungs-

plan

• energetische Stellungnahmen zu jedem 

Bebauungsplan als Bestandteil des Umwelt-

berichts

• Festlegung der Grundlagen für energieeffizi-

entes Bauen und zur Nutzung erneuerbarer 

Energien

• Sicherung der Flächen für Heizzentralen und 

Versorgungstrassen für Wärmenetze

• Festsetzungskatalog: Festsetzung von Flächen 

für Anlagen und Einrichtungen zur dezent-

ralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, 

Nutzung oder Speicherung von Strom, 

Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Ener-

gien oder Kraft-Wärme-Koppelung sowie 

Verbrennungsverbote. Zudem können bei der 

Errichtung von Gebäuden oder bestimmten 

sonstigen baulichen Anlagen jetzt auch tech-

nische Maßnahmen festgesetzt werden.



94 LEITFADEN KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG

Um Kosten und den Planungsaufwand für die 

Kommunen möglichst gering zu halten, kommt 

neben der Aufstellung von Angebotsbebau-

ungsplänen die Aufstellung eines vorhaben-

bezogenen Bebauungsplans in Betracht 

(§ 12 BauGB). Der vorhabenbezogene Bebau-

ungsplan bietet neben anderen diese Vorteile:

• Für die Genehmigung von Solar-Freiflächen-

anlagen ist in der Regel ein Bebauungsplan 

erforderlich, da diese Anlagen im Außenbe-

reich grundsätzlich nicht privilegiert sind.

• Die Kommune kann mit den Bauleitplanver-

fahren die Standorte von Freiflächensolar-

anlagen selbst bestimmen und eine eigene 

Abwägung von Belangen vornehmen.

• Die Kommune kann anlassbezogen planen 

und die schon vorliegenden detaillierten 

Projektplanungen können in die Abwägung 

eingestellt und berücksichtigt werden. Zudem 

kann sich die Kommune finanziell entlasten, 

indem sie dem Vorhabenträger die Planungs- 

und Erschließungskosten auferlegt.

• Die Vorhabenträger profitieren ihrerseits von 

einer auf ihr konkretes Projekt zugeschnitte-

nen Planung und erlangen dadurch für das 

spätere Genehmigungsverfahren Rechts-

sicherheit.

 

Nicht außer Acht gelassen werden sollten 

mögliche Konfliktpotenziale, die sich durch den 

zunehmenden Flächendruck ergeben können:

• Naturschutz: ökologischer Wert von Frei-

flächen, ökologische Aufwertungspotenziale 

und Ausgleichsmöglichkeiten

• Landwirtschaft: Fortsetzung der landwirt-

schaftlichen Nutzung, Ausweichflächen

• Gewerbe: direkte Flächenkonkurrenz zur 

gewerblichen Nutzung

 

ANSC HLUSS  UN D BENUT ZUNGSZ WANG

Die Gemeindeordnung Baden-Württemberg 

(GemO BW) räumt Kommunen die Möglich-

keit ein, einen Anschluss- und Benutzungs-

zwang für Wärmenetze festzusetzen („Fern-

wärmesatzung“, § 11 GemO BW). Eine solche 

Satzung für Neubau- und Bestandsgebiete kann 

ein wirkungsvolles, wenn auch nicht unumstrit-

tenes Werkzeug der Umsetzung der Maßnah-

men aus der lokalen Wärmewendestrategie sein. 

Als Begründung für den Erlass der Satzung 

kann auch der Klima- und Ressourcenschutz 

herangezogen werden.

 

SAT ZUNGSREC HTL I C HES VE RBRENNUNGS 

VE RBOT FÜR BRENNSTOFFE

Für die Verfeuerung fester und flüssiger Brenn-

stoffe kann ein satzungsrechtliches Verbot ver-

ordnet werden, so zum Beispiel die Verordnung 

der Landesregierung über Betriebsbeschrän-

kungen für kleine Feuerungsanlagen (Luftqua-

litätsverordnung-Kleinfeuerungsanlagen)48. Die 

Festsetzung dieses Verbrennungsverbots erfolgt 

dann im Bebauungsplan (§ 9 BauGB).

 

STÄDTEBAULI C HE R VE RTR AG

Auf kommunalen Flächen kann der kommu-

nale Wärmeplan Grundlage für städtebauliche 

Verträge sein (siehe Infobox). In diesen kann 

beispielsweise die Umsetzung einer dezentralen 

oder zentralen Wärmeversorgung oder Fest-

legungen bezüglich des Energiestandards der 

zu errichtenden Gebäude verankert werden 

(§ 11 BauGB).

48 www.beteiligungsportal.baden-
wuerttemberg.de

https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/beteiligungsportal/Dokumente/161021_Entwurf_Luftqualit%C3%A4tsverordnung-Kleinfeuerungsanlagen.pdf
https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/beteiligungsportal/Dokumente/161021_Entwurf_Luftqualit%C3%A4tsverordnung-Kleinfeuerungsanlagen.pdf
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         BEISPIEL FREIBURG IM BREISGAU: ENERGIEKONZEPTE UND STÄDTEBAULICHE VERTRÄGE:

 

Die Stadt Freiburg nutzt die Möglichkeit, durch den Abschluss städtebaulicher Verträge 

mit Planungsbegünstigten energieplanerische Festlegungen gemäß § 11 und § 12 BauGB 

verankern zu können. Festlegungen mit Energiebezug lassen sich über die klassischen Raum-

ordnungsinstrumente wie Flächenwidmungs- oder Bebauungsplanung nicht festsetzen. Damit 

können Klimaschutzziele und langfristig wirksame Energieplanungen in Stadtentwicklungs-

gebieten unterstützt werden.

 

In Freiburg gelten für Neubauten und neue Baugebiete politische Grundsätze, die das Plan-

verfahren, die Finanzierung und die Art der Bebauung inklusive der Art der Energieversor-

gung betreffen. Diese „baulandpolitischen Grundsätze“ wurden vom Gemeinderat der Stadt 

beschlossen.

 

In Freiburg wird für Neubauten, die auf Basis einer Änderung im Bebauungsplan errichtet 

werden, über einen städtebaulichen Vertrag beziehungsweise über den Kaufvertrag für städ-

tische Wohnbaugrundstücke ein besonderer energetischer Gebäudestandard verbindlich 

vereinbart. Dieser „Freiburger Effizienzhaus-Standard“ ist deutlich ambitionierter als der 

gesetzliche Mindeststandard. 

 

Festlegungen in Bezug auf die Nutzung der Solarenergie finden derzeit sowohl einen Nieder-

schlag in den städtebaulichen Verträgen als auch über Festlegungen im Bebauungsplan.

 

Zur Ermittlung des Energiebedarfes und der Art der Energieversorgung werden Energiekonzep-

te erstellt. Die Konzepte werden zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im Planungsprozess der 

Bauleitplanung auf Kosten der Planungsbegünstigten erstellt. Soweit in dem Baugebiet sinn-

voll, wird auch ein Anschluss an ein bestehendes oder als Variante an ein innerhalb des neuen 

Bebauungsgebiets neu zu errichtendes Wärmenetz geprüft. Voraussetzung ist, dass der Umfang 

der Bebauung im Plangebiet groß genug ist, um unterschiedliche Energieversorgungsvarianten 

sinnvoll zu prüfen. Bei neuen Stadtteilen wurden Energiekonzepte oder zumindest Vorschläge 

zur Energieversorgung auch schon im städtebaulichen Wettbewerbsverfahren verlangt.

 

Die Umsetzung der Ergebnisse des Energiekonzeptes wird bei privaten Grundstücken im städ-

tebaulichen Vertrag vereinbart. Gleiches gilt für Kaufverträge über die Veräußerung städtischer 

Grundstücke. Die umweltfreundlichste Versorgungsvariante ist dann umzusetzen, wenn diese 

wirtschaftlich mindestens gleichwertig mit einer definierten Vergleichsvariante ist beziehungs-

weise die Mehrkosten in einem angemessenen Bereich liegen. Als angemessen werden Kosten 

angesehen, die maximal 10 Prozent über der Vergleichsvariante liegen. Bei Baugenehmigungen 

nach § 34 BauGB können keine städtebaulichen Verträge abgeschlossen werden. In diesen 

Fällen wird teilweise eine Energieberatung angeboten.

 

Die Umsetzung der vereinbarten Ergebnisse des Energiekonzepts (zum Beispiel Aufbau und 

Betrieb eines Wärmenetzes, Umsetzung von Insellösungen) hat durch den Planungsbegünstig-

ten beziehungsweise dessen Rechtsnachfolger zu erfolgen.
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5 . 5 . 2 WE R K ZEUGE AUF EBENE DE R 

REGIONALPL ANUNG

Besonders für die Erschließung großer Potenzi-

ale, wie beispielsweise der Tiefen Geothermie 

oder Freiflächen-Solarthermie, kommt der 

Regionalplanung eine zentrale Rolle zu (siehe 

Abbildung 29). Diese Planungsebene ist insbe-

sondere bei der landkreisweiten Wärmeplanung 

zu berücksichtigen. Die genannten Anlagen 

sind raumbedeutsame Vorhaben, da sie relevan-

te Auswirkungen auf die Raumnutzung mit sich 

bringen. Zwar sind die Vorgaben an die Regio-

nalplanung oft allgemeiner Natur, dennoch sind 

die räumlichen Erfordernisse des Klimaschutzes 

zu beachten. Dies schließt ein, dass räumliche 

Voraussetzungen für den Ausbau erneuerba-

rer Energien und damit der Versorgung mit 

Infrastrukturen der Daseinsvorsorge zu schaf-

fen sind. Zu diesem Zweck können geeignete 

Standorte und Leitungstrassen für Energiever-

sorgungsinfrastruktur räumlich verortet werden. 

Die betroffenen Kommunen können auf regio-

naler Ebene darauf hinwirken, dass Ergebnisse 

aus der jeweiligen kommunalen Wärmeplanung 

raumplanerisch berücksichtigt werden. 

 

Da die Fortschreibung und Änderung eines 

Flächennutzungsplans dem Regionalverband 

obliegen, die vorbereitende Bauleitplanung aber 

ein zentrales Werkzeug zur Umsetzung des 

kommunalen Wärmeplans ist, werden hier die 

verschiedenen Planungseben der kommunalen 

Wärmeplanung sehr deutlich:

• Top-Down: Implementierung des kommunalen 

Wärmeplans mit der lokalen Wärmewendestra-

tegie in die vorbereitende Bauleitplanung und 

Bebauungspläne, sowie Umsetzung mit kom-

munalrechtlichen Maßnahmen, unter Berück-

sichtigung der Darstellung des Regionalplans.

• Bottom-Up: Implementierung des kommu-

nalen Wärmeplans in den Regionalplan zur 

strategischen Flächensicherung, Potenzialer-

schließung und zur Ausweisung von Vorrang-

gebieten.

Auf Seiten der Regionalverbände erfordert die 

Verpflichtung zur dauerhaften kommunalen 

Wärmeplanung ein verstärktes und weitsichti-

ges Engagement. Dies geht einher mit einem 

größeren Koordinierungsbedarf mit den im Re-

gionalverband versammelten Kommunen und 

der Berücksichtigung der Planungsgrundlagen 

eines (inter-)kommunalen Wärmeplans.

 

STR ATEGI SC HE ANSÄT ZE AUF DE R 

VE RBR AUC HSSE ITE

Auf der Verbrauchsseite stehen aktuell nur 

einzelne strategische Ansätze zur Verfügung. 

Unzweifelhaft sind für eine erfolgreiche Ener-

giewende im Gebäudebestand Sanierungsmaß-

nahmen in Einzelgebäuden ein wesentlicher 

Erfolgsfaktor. Neben geringeren Energiekosten 

sind für Sanierungswillige der eigene Beitrag 

zum Klimaschutz, Steigerung des Wohnkom-

forts sowie der Werterhalt ihrer Immobilie 

gewichtige Argumente.

 

Aus kommunaler Sicht kann auf vielfältige Art 

und Weise die energetische Sanierung unter-

stützt werden. Neben eigenen vorbildhaften 

öffentlichen Gebäuden geht es darum, Bür-

gerinnen und Bürger neutral, kompetent und 

praxisnah zu informieren. Kostenfreie Informa-

tionsmaterialien und Hinweise auf beispiels-

weise die Angebote von Zukunft Altbau49 oder 

den lokalen Energieagenturen in Kombination 

mit Hinweisen auf das lokale Expertennetzwerk 

aus Planerinnen und Planern, Energieberatern 

und qualifizierten Handwerksunternehmen sind 

dabei wichtige Aspekte. Durch umfassende und 

professionelle Beratung können Irrwege oder 

mittelfristige Lock-in-Effekte vermieden werden.

 

Eine konkrete rechtliche Handhabe ist für 

Kommunen in der Regel nicht gegeben. 

Lediglich das EWärmeG Baden-Württemberg 

verpflichtet Gebäudeeigentümerinnen und 

Eigentümer dazu, nachzuweisen, dass nach 

einem erfolgten Heizungstausch 15 Prozent des 

Wärmeenergiebedarfs durch erneuerbare Ener-49 www.zukunftaltbau.de

https://www.zukunftaltbau.de
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gien abgedeckt wird. Alternativ können auch 

durch Ersatzmaßnahmen, wie eine verbesserte 

Dämmung oder teilweise auch ein Sanierungs-

fahrplan, die gesetzlichen Anforderungen erfüllt 

werden. Allerdings kann die Kommune durch 

Angebote und Aktionen wie lokale Förder-

programme, Informationsveranstaltungen oder 

Sanierungsmessen, die Attraktivität und Ak-

zeptanz energetischer Sanierung oder auch des 

Anschlusses an ein Wärmenetz verbessern. Da-

bei kann auch auf Synergieeffekte hingewiesen 

werden, die zum Beispiel entstehen, wenn die 

energetische Sanierung eines Daches mit der 

Installation einer PV-Anlage kombiniert wird. 

Auch in diesem Punkt kann sich die Kommune 

in Zusammenarbeit mit dem PV-Netzwerk Ba-

den-Württemberg50 als Vorreiter, Motivator und 

Partner der Stromerzeugung auf dem eigenen 

Dach positionieren.

50 www.photovoltaik-bw.de/pv-netz-
werke

https://www.photovoltaik-bw.de/pv-netzwerke
https://www.photovoltaik-bw.de/pv-netzwerke
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  Für die Verwaltung bildet der kommu-

nale Wärmeplan eine zentrale Roadmap für 

die kommenden Jahrzehnte, um das Ziel einer 

klimaneutralen Wärmeversorgung zu erreichen. 

Natürlich ist der Wärmeplan in seiner ersten 

Fassung nicht in Stein gemeißelt, sondern muss 

regelmäßig aktualisiert werden. Dazu müssen 

die bisherigen Umsetzungsschritte analysiert 

und bewertet werden. Dieser Reviewprozess 

ist im Abschnitt 5.3.2 beschrieben. Wichtig ist 

jedoch zu starten und Erfahrungen zu sammeln. 

In der einen Kommune wird der Schwerpunkt 

auf einer Sanierungskampagne liegen, die 

nächste startet mit der Planung eines Wärme-

netzes und wieder eine andere versucht, ein 

Solarkollektorfeld zu planen, das in ein beste-

hendes Wärmenetz einspeist. Vielleicht plant 

eine Kommune eine Wärmepumpenkampagne 

für ein Einfamilienhausquartier.

 

Bis zum Zieljahr 2050 sind es nur noch 30 Jahre. 

Also muss es jetzt losgehen. Die Begeisterung 

für ein neues Wärmenetz und die Chance, 

regionale Wertschöpfung zu steigern, gleich 

schnelles Internet zu verlegen und die Straße 

für Rad- und Fußverkehr attraktiver zu machen, 

helfen mehr als langatmige Diskussionen über 

CO2-Preise oder die aufgerissene Straße. Der 

Verwaltungsspitze kommt dabei eine wichti-

ge Rolle zu. (Ober-)Bürgermeisterinnen und 

(Ober-) Bürgermeister können das Thema 

Wärmeplanung zur Chefsache machen und die 

Aufbruchsstimmung erzeugen, die wir brau-

chen, um die zu erwartenden Schwierigkeiten 

zu überwinden.

 

Die Wärmewende kann erhebliche Fördermittel 

in die Kommune lenken und wird viel Hand-

werksleistung erfordern. Sie kann also wie ein 

groß angelegtes Wirtschaftsförderprogramm 

wirken. Allein die Beheizung der Wohnfläche 

einer Kommune mit 5.000 Einwohnerinnen und 

Einwohnern verursacht überschlägig jährliche 

Heizkosten von 2 Millionen Euro. Zusammen 

mit den Energiekosten für die öffentlichen und 

privaten Nichtwohngebäude ergibt dies einen 

Kapitalstock, der in der Kommune gehalten 

werden kann, wenn keine fossilen Energien 

eingekauft werden müssen. Die folgenden Kapi-

tel beschreiben in knapper Form die Rolle der 

verschiedenen Akteure: Der Gemeinderat, die 

Bürgerschaft, die Verwaltung, Energieversorger, 

Handwerkerschaft. Letztlich profitieren alle von 

einer engagierten Umsetzung des kommunalen 

Wärmeplans. Der Verwaltung kommt naturge-

mäß eine Schlüsselrolle bei diesem Prozess zu: 

Sie managt und koordiniert Einzelaktivitäten 

und nutzt die planerischen Werkzeuge, die zu 

einer erfolgreichen Umsetzung nötig sind. Es 

sei an dieser Stelle nochmals auf § 7c Absatz 2 

KSG verwiesen, wonach fünf Maßnahmen zu 

benennen sind, mit deren Umsetzung innerhalb 

der nächsten fünf Jahre begonnen werden soll 

(siehe auch Kapitel 4 dieses Leitfadens).

 

6 .1  W I SSENSAUFBAU UN D AK TEURS 

BE TE IL I GUNG AUF KOM MUNALE R EBENE

Wärmeplanung ist sowohl für die Fachabtei-

lungen innerhalb der kommunalen Verwaltung, 

den Planungsbetroffenen unter den Trägern 

öffentlicher Belange, als auch die Energieun-

ternehmen ein neuer Prozess. Das macht einen 

Umsetzung des kommunalen 
Wärmeplans

06
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Wissens- und Kapazitätsaufbau sowie eine 

Beteiligung aller Akteure bei der kommunalen 

Wärmeplanung zur Voraussetzung. 

 

Die hier vorgestellten Ideen zum Kapazitäts-

aufbau und zur Akteursbeteiligung wurden 

im Rahmen des Deutsch-Dänischen Dialogs 

Wärmenetze Baden-Württemberg erarbeitet 

(Kofoed-Wiuff, et al., 2019).

 

Bei der kommunalen Wärmeplanung sind 

regionale Kenntnisse und das Engagement der 

an der Planung beteiligten Akteure der Schlüs-

sel zu einer erfolgreichen Wärmewendestrategie 

und Umsetzung in konkreten Projekten inner-

halb der Kommune. Um lokale Informationen 

über den Gebäudebestand sowie aller erneuer-

bare Wärmequellen und Abwärme-Potenziale 

zu erhalten, ist eine frühzeitige Akteursbetei-

ligung anzuraten. Dies hilft auch, die Zustim-

mung sowie das Engagement aller Akteure zur 

kommunalen Wärmeplanung zu sichern.

 

Ein kommunaler Wärmeplan ist zunächst 

ein fachplanerisches Instrument, welches in 

rollierender Weise überarbeitet und umgesetzt 

wird. Der Plan zeigt dabei Möglichkeiten auf, 

wie eine klimaneutrale Wärmeversorgung im 

gesamten Gemeindegebiet gelingen kann. Er ist 

nicht als eine Beschreibung eines unverrückba-

ren Endzustandes zu verstehen, sondern muss 

immer wieder an geänderte Rahmenbedingun-

gen angepasst werden.

 

Umsetzungsorientierte kommunale Wärmepla-

nung ist immer lokal verankert. Der Aus- und 

Neubau von Wärmenetzen und der Heizungs-

tausch in Einzelobjekten sowie Dienstleistungs-

angebote in Form von Wärmeliefercontracting 

können von existierenden Wärmeversorgern 

wie Stadtwerken, kommunalen Eigenbetrie-

ben, Energiedienstleistern (Contractoren) und 

(Bürger-)Energiegenossenschaften mit starker 

lokaler Unterstützung vorangetrieben werden. 

Auch können durch kommunale Kampagnen 

zum Heizungswechsel Privathaushalte und 

Handwerker wie Schornsteinfeger zielführend 

adressiert werden.

 

Ebenso sollte der Stromnetzbetreiber involviert 

sein, da die Bedeutung des Stromsektors für 

die Wärmeversorgung unter anderem auch 

aufgrund des erwarteten Ausbaus von Wärme-

pumpen stark zunimmt. Gasnetzbetreiber sind 

bezüglich der Entwicklung der Gasnetze am 

Prozess zu beteiligen (siehe Abschnitt 4.2).

 

Weiterbildung und Kapazitätsaufbau sind im-

mer auch zentrale Punkte der Wärmeplanung. 

Zu diesem Zweck kann eine kommunale Koor-

dinierungsgruppe oder ein regionales Netzwerk 

aus Vertreterinnen und Vertretern der Kommu-

nen, des Landkreises, des Regionalverbands, der 

Wohnungsbaugesellschaften, Energieunterneh-

men und Netzbetreibern und der regionalen 

Energieagentur gegründet werden. Die Teilneh-

mer profitieren von dem direkten Zugriff auf 

ein umfassendes Wissen und Erfahrung und 

einem Forum für die Koordinierung der Ziele 

und Planungsannahmen. Darüber hinaus bieten 

Koordinierungsgruppen den teilnehmenden 

Kommunen wirtschaftliche Einsparungen, in-

dem sie die Notwendigkeit reduzieren, Dienst-

leistungen von Beratungsunternehmen einzeln 

zu beziehen.

 

6 . 2  BE TE IL I GUNGSFOR MATE

Insbesondere bei der Entwicklung von Wärme-

netzen müssen Anwohner frühzeitig informiert 

und eingebunden werden. Nur so können in-

dividuelle Entscheidungen zur Umstellung der 

Wärmeversorgung eines Gebäudes im Einklang 

mit den kommunalen Planungen zum Aus-

bau oder Rückzug der Gas- oder Wärmenetze 

getroffen werden. Aber auch dort, wo perspek-

tivisch keine Wärmenetze entstehen werden, 

müssen die Bürgerinnen und Bürger über die 

Planungen der Gemeinde zur Transformation 

der Wärmeversorgung informiert werden. 
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Chancen aber auch Bedenken gegenüber ver-

schiedenen Technologien können so frühzeitig 

vorgebracht werden.

 

Beteiligungsformate für eine breitere Öffent-

lichkeit können aus den bekannten Klima-

schutzkonzepten auf die kommunale Wärme-

planung übertragen werden. Ziel ist es, die 

zunächst abstrakt wirkenden Klimaschutzziele 

für das Jahr 2050 greifbar zu machen. Es emp-

fiehlt sich dabei, Akteure immer gezielt und 

persönlich anzusprechen.

 

Ob zum Beispiel Akteure für ein Thema sensi-

bilisiert oder zum eigenen Handeln motiviert 

werden sollen oder ob die Expertise aus dem 

Kreis der Akteure eingeholt werden soll, muss 

bei der Auswahl des entsprechenden Angebots 

berücksichtigt werden. Formelle Beteiligungs-

formen sind zum Beispiel in der Bauleitpla-

nung bereits etabliert. Eine gute Übersicht 

gibt der Leitfaden „Akteure im kommunalen 

Klimaschutz erfolgreich beteiligen“ (Deutsches 

Institut für Urbanistik, 2017). Hier sei ein nur 

ein Auszug informeller Beteiligungsformate 

aufgeführt:

• Akzeptanz für geplante Klimaschutzmaß-

nahme schaffen:

 – Informieren und Motivieren (klassische 

und soziale Medien)

 – Informationsschriften

 – Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen, 

Kampagnen

 – Ausstellungen/Exkursionen

• Konsultation einholen:

 – Anhörungen

 – runde Tische und Foren

 – Beiräte

 – Arbeitskreise ohne Entscheidungsbefugnis

 – Bürgergutachten

 

• Kooperation bestärken:

 – Arbeitskreise mit Entscheidungsbefugnis

 – Beteiligungsgesellschaften, wie zum Bei-

spiel Energiegenossenschaften

 

Die Umsetzung eines kommunalen Wärme-

plans wird dann gelingen, wenn die Wärme-

wende zu einem gemeinschaftlichen Projekt 

der Bürgerschaft, den Energieunternehmen 

und der Verwaltung wird.
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Angaben zum Datenschutz

Ein kommunaler Wärmeplan kann nur auf Ba-

sis einer umfassenden Datengrundlage erstellt 

werden.

 

Selbst wenn keine Informationen wie Namen 

oder Eigentumsverhältnisse übermittelt und 

verarbeitet werden, sind die zur Wärmeplanung 

notwendigen, gebäudescharfen Informationen, 

also Informationen die sich nur auf ein einzel-

nes Gebäude beziehen, den personenbezogenen 

Daten zuzuordnen. Im Umgang mit diesen 

Daten besteht für alle handelnden Akteure eine 

besondere Sorgfaltspflicht.

 

Die Regelungen im Paragraph 7e des Klima-

schutzgesetzes Baden-Württemberg schaffen die 

nach allgemeinem Datenschutzrecht erforder-

liche Rechtsgrundlage für die Datenübermitt-

lung, legen fest welche Daten zum Zweck der 

Wärmeplanung übermittelt werden dürfen und 

wie damit zu verfahren ist.

 

UMFANG DE R DATENE R HEBUNGS 

E R MÄC HTI GUNG

Grundsätzlich dürfen nur Daten erhoben und 

übermittelt werden, die zur Erstellung eines 

kommunalen Wärmeplans erforderlich  sind. 

Außerdem beschränkt sich die Pflicht zur 

Datenübermittlung nur auf solche Informatio-

nen, die bei den angefragten natürlichen und 

juristischen Personen bereits vorhanden sind 

(§ 7e Abs. 1 S. 1 KSG BW).

 

Energieunternehmen, also die Betreiber von 

Wärme, Gas- und Stromnetzen sind gemäß 

§ 7e Abs. 2 S. 1 KSG BW verpflichtet, auf 

Anfrage folgende zähler- oder gebäudescharfe 

Angaben zur Verfügung zu stellen:

• Energieträger (Gas- oder Wärmelieferung)

• Energieverbrauch

• sofern vorhanden Stromverbrauch für Wärme-

pumpen und Direktheizungen

 

Außerdem haben die Netzbetreiber folgende 

Informationen bezüglich der Wärme-, Gas- und 

Stromversorgungsnetze zur Verfügung zu stellen: 

• Alter

• verbleibende geplante Nutzungsdauer

• Lage 

• Leitungslänge

• Temperaturniveau

• Wärmeleistung und jährliche Wärmemenge

 

Stellen die übermittelten Informationen 

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse dar, 

sind diese entsprechend zu kennzeichnen 

(§ 7e Abs. 1 S. 2 KSG BW).

 

Öffentliche Stellen, insbesondere die Bezirks-

schornsteinfeger, sind gemäß § 7e Abs. 2 S. 2 

KSG BW zur Übermittlung folgender Informa-

tionen verpflichtet:

• Art, Nennwärmeleistung und Alter von 

An lagen zur Wärmeerzeugung

• Brennstoff

• Betriebsweise

• Standort und Zuweisung zur Abgasanlage

 

Es dürfen nur solche Daten angefordert werden, 

die im elektronischen Kehrbuch erfasst werden 

müssen (§ 7e Abs. 2 S. 3 KSG BW).

 

Gewerbe- und Industriebetriebe und die öffentli-

che Hand (kommunale und Landeseinrichtungen) 
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sind gemäß § 7e Abs. 3 KSG BW verpflichtet 

den Gemeinden folgende Informationen über 

ihre eigenen Liegenschaften zu übermitteln: 

• Endenergieverbrauch

• Wärmeenergieverbrauch oder –bedarf

• Art der Wärmeenergiebedarfsdeckung

• Anteil eingesetzter erneuerbarer Energien

• Abwärmemenge

 

Oftmals liegen innerhalb der Kommunalverwal-

tung Informationen vor, die für die Wärmepla-

nung notwendig sind, aber für einen anderen 

Zweck erhoben wurden. Auch diese Informati-

onen dürfen auf Grundlage des § 7e, Absatz 4 

Klimaschutzgesetz erhoben und verwendet 

werden. Dabei handelt es sich insbesondere um 

Angaben zum Baualter von Gebäuden, Sanie-

rungstätigkeiten, Wohnflächen und gegebenen-

falls zur Heizungsstruktur.

 

UMGANG M IT DEN E R HOBENEN 

INFOR MATIONEN, § 7E ABS.  5 KSG BW

Die vorangehend genannten Informationen dür-

fen ausschließlich zum Zweck der Wärmeplanung 

erhoben und verwendet werden (Zweckbindung). 

Die Weitergabe der erhobenen Informationen 

an nicht mit der Wärmeplanung befasste Dienst-

stellen, kommunale Unternehmen oder andere 

juristische oder natürliche Personen darf nicht 

erfolgen. Einzige Ausnahme stellen Unternehmen 

dar, die von der jeweiligen Gemeinde mit der 

Erstellung des Wärmeplans beauftragt werden. 

Dies können wiederum auch Eigenbetriebe oder 

kommunale Unternehmen sein. Zwingende Vor-

aussetzung dafür ist jedoch der Abschluss eines 

Vertrags zur Auftragsverarbeitung nach Artikel 

28 Absatz 3 Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO). Sobald die Erstellung des kommuna-

len Wärmeplans abgeschlossen ist, müssen die 

zu diesem Zweck erhobenen Einzeldaten wieder 

gelöscht werden.

 

Sobald personenbezogene Daten zum Zweck 

der kommunalen Wärmeplanung erhoben wer-

den, müssen die betroffenen Personen darüber 

informiert werden. Da eine Information aller 

einzelnen betroffenen Personen aufgrund deren 

Vielzahl nicht durchführbar ist, kann diese 

Information auch durch ortsübliche Bekannt-

machungen erfolgen (lokale Presse, Amtsblatt, 

Homepage der Stadtverwaltung) (§ 7e Abs. 6 

KSG BW).

 

VE RÖFFENTL I C HUNG UND AGGREGATION, 

§ 7d Abs .  3  KSG BW

Es dürfen keine personenbezogenen Daten 

oder Daten die Rückschlüsse auf Einzelper-

sonen oder Einzelunternehmen ermöglichen, 

veröffentlicht werden. Gleichwohl müssen 

ausreichend aussagekräftige Wärmepläne ver-

öffentlicht werden, die Auskunft darüber geben, 

wo innerhalb des Stadtgebiets relevante Wärme-

quellen- und Senken vorliegen. 

 

Um diese Veröffentlichung möglich zu machen, 

sind jeweils mindestens fünf Einzelgebäude 

zu einer Gebäudegruppe zusammenzufas-

sen. Unabhängig davon, ob es sich dabei um 

Wohn- oder Nichtwohngebäude handelt. Die 

Zuordnung zu einzelnen Gruppen sollte dabei 

anhand räumlicher Kriterien (wie die Position 

zueinander), Gebäudeeigenschaften (beispiels-

weise Denkmalschutzstatus) oder ähnlichem 

erfolgen. Die Vorgabe, dass mindestens fünf 

Gebäude zu einer Gruppe zusammenzufassen 

sind, stellt dabei eine Mindestvorgabe dar. 

Die Zusammenfassung zu größeren Einheiten 

kann für den Zweck der Veröffentlichung eines 

Wärmeplans ausreichend sein.

 

Mit Informationen zur Versorgungsinfrastruk-

tur muss ebenfalls mit einer erhöhten Vorsicht 

umgegangen werden. Diese Informationen dür-

fen nicht veröffentlicht werden. Eine flächige 

Einfärbung der jeweiligen Versorgungsgebiete 

ist beispielsweise ausreichend, um die Bürgerin-

nen und Bürger darüber zu informieren, ob und 

wo beispielsweise ein Wärme- oder Gasnetz 

vorhanden ist.



104 LEITFADEN KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG

4DH-KONSORTIUM. Research Center 4th Generation District Heat. https://www.4dh.eu
 

AALBORG-UNIVERSITY. Energy Plan – Smart Energy Systems. https://www.energyplan.eu/

smartenergysystems/
 

AGENTUR FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN. Die kommunale Wärmeplanung – ein wichtiger 

Treiber der Wärmewende. 2018
 

AGORA ENERGIEWENDE. Die zukünftigen Kosten strombasierter Brennstoffe: Schlussfolgerun-

gen aus Sicht von Agora Verkehrswende und Agora Energiewende. 2018
 

BAUMGÄRTNER ET AL. 2014. Integrierte Wärmenutzung der Stadt Baden-Baden
 

BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ENERGIE. Dialogprozess Gas 2030 – Erste 

Bilanz. 2019
 

BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ENERGIE. Sanierungsbedarf im Gebäude-

bestand – Ein Beitrag zur Energieeffizienzstrategie Gebäude. 2014
 

BRUUS UND SOERENSEN. 2019. New Thermal Heat Storage in Greater Copenhagen. HOT-

COOL 4/2019
 

BUNDESKARTELLAMT UND BUNDESNETZAGENTUR. Leitfaden Vergabe von Strom- und 

Gaskonzessionen und zum Wechsel des Konzessionsnehmers. 2. Auflage. 2015
 

DANISH ENERGY AGENCY (DEA). Technology Data. 2020. https://ens.dk/en/our-services/ 

projections-and-models/technology-data
 

DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (DIFU) ET AL. Klimaschutz in Kommunen. 

Praxisleitfaden. 3. aktualisierte und erweiterte Auflage. 2018
 

DEUTSCHES INSTITUT FÜR URBANISTIK (DIFU). Akteure im kommunalen Klimaschutz 

erfolgreich beteiligen. 2017
 

DJOERUP ET AL. 2019. Hotmaps Handbook 1: Definition & Experiences of Strategic Heat 

Plannung. Aalborg: Aalborg University
 

FORSCHUNGSVERBUND NACHHALTIGE RECHENZENTREN BADEN-WÜRTTEMBERG 

(ECORZ). Leitfaden Nachhaltige Rechenzentren. 2020
 

ECOSPEED-AG. ECOSPEED Climate Software Solutions. https://www.ecospeed.ch/region/de/
 

Quellenverweise und 

weiterführendes Material

https://www.4dh.eu
https://www.energyplan.eu/smartenergysystems/
https://www.energyplan.eu/smartenergysystems/
https://ens.dk/en/our-services/projections-and-models/technology-data
https://ens.dk/en/our-services/projections-and-models/technology-data
https://www.ecospeed.ch/region/de/


105UMWELTMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG

FALLAHNEJAD ET AL. 2018. Impact of distribution and transmission investment costs of district 

heating systems on district heating potential. ELSEVIER. 2018, Energy Procedia 149
 

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SYSTEM- UND INNOVATIONSFORSCHUNG. Roadmap 

Gas für die Energiewende – Nachhaltiger Klimabeitrag des Gassektors. Umweltbundesamt, 2019
 

FACHAGENTUR NACHWACHSENDE ROHSTOFFE. https://basisdaten.fnr.de
 

GEOPOTENZIALE DES TIEFEREN UNTERGRUNDS IM OBERRHEINGRABEN (GEORG). 

http://maps.geopotenziale.eu/?app=georg&lang=de
 

GERHARDT ET AL. 2019. Entwicklung der Gebäudewärme und Rückkopplung mit dem Energie-

system in -95 Prozent Treibhausgas-Klimazielszenarien. Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft 

und Energiesystemtechnik
 

HEINRICH BÖLL STIFTUNG. Wärmewende in Kommunen – Leitfaden für den klimafreund-

lichen Umbau der Wärmeversorgung. 2015
 

HOTMAPS. 2020. Hotmaps – The open source mapping and planning tool for heating and coo-

ling. https://www.hotmaps.eu/map
 

IFEU. 2017. CO2-Bilanzierung mit BICO2BW. https://www.kea-bw.de/kommunaler-klimaschutz/

angebote/co2-bilanzierung. ifeu Institut für Energie- und Umweltforschung GmbH
 

IFEU. 2018. Kommunale Abwässer als Potenzial für die Wärmewende. ifeu Institut für Energie- 

und Umweltforschung GmbH
 

INTERNATIONALE GEWÄSSERSCHUTZKOMMISSION FÜR DEN BODENSEE. Boden-

see-Richtlinien, Arbeitshilfe mit VwV zu ihrer Einführung in Baden-Württemberg Internationale 

Gewässerschutzkommission für den Bodensee. 2005
 

INSTITUT FÜR WOHNEN UND UMWELT (IWU). https://episcope.eu/building-typology/

country/de/
 

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SYSTEM- UND INNOVATIONSFORSCHUNG. Abwärme-

nutzung in Unternehmen. Studie für das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 

Baden-Württemberg. 2019
 

INFORMATIONSSYSTEM FÜR OBERFLÄCHENNAHE GEOTHERMIE BADEN-WÜRTTEM-

BERG (ISONG). https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geothermie/oberflaechennahe-geothermie/erdwaer-

mesonden/informationssystem-oberflaechennahe-geothermie-isong
 

KIENZLEN ET AL. 2015. Wissensportal Bauen und Sanieren. https://www.kea-bw.de/ 

kommunaler-klimaschutz/wissensportal/bauen-und-sanieren. KEA Klimaschutz- und Energie-

agentur Baden-Württemberg GmbH
 

KIENZLEN ET AL. 2014. Bedeutung von Wärmeneten für die Energiewenden. https://www.kea-

bw.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Positionspapier_zu_Nahwaerme.pdf. KEA Klima-

schutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH
 

KLIMA-BÜNDNIS. 2019. Klimaschutz-Planer. 2019. https://www.klimaschutz-planer.de/
 

https://basisdaten.fnr.de
http://maps.geopotenziale.eu/?app=georg&lang=de
https://www.hotmaps.eu/map
https://www.kea-bw.de/kommunaler-klimaschutz/angebote/co2-bilanzierung
https://www.kea-bw.de/kommunaler-klimaschutz/angebote/co2-bilanzierung
https://episcope.eu/building-typology/country/de/
https://episcope.eu/building-typology/country/de/
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geothermie/oberflaechennahe-geothermie/erdwaermesonden/informationssystem-oberflaechennahe-geothermie-isong
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geothermie/oberflaechennahe-geothermie/erdwaermesonden/informationssystem-oberflaechennahe-geothermie-isong
https://www.kea-bw.de/kommunaler-klimaschutz/wissensportal/bauen-und-sanieren
https://www.kea-bw.de/kommunaler-klimaschutz/wissensportal/bauen-und-sanieren
https://www.kea-bw.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Positionspapier_zu_Nahwaerme.pdf
https://www.kea-bw.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Positionspapier_zu_Nahwaerme.pdf
https://www.klimaschutz-planer.de/


106 LEITFADEN KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG

KOFOED-WIUFF ET AL. 2019. Erfahrungen mit der Wärmeplanung in Dänemark, Input zur 

Entwicklung eines Leitfadens zur Wärmeplanung in Baden-Württemberg. https://www.kea-bw.de/

fileadmin/user_upload/Publikationen/Experience_with_heat_planning_in_Denmark_-_German 

Summary.pdf: Ea Energy Analyses; Viegand and Maagoe
 

KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (KTBL). 

Faustzahlenbuch Landwirtschaft. 15. Auflage. 2018

LAND NIEDERSACHSEN. Leitfaden Kommunale Wärmeplanung. https://www.klimaschutz- 

niedersachsen.de/zielgruppen/kommunen/kommunale-waermeplanung.php
 

LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN. Leitfaden Kommunale Wärmeplanung. https://schleswig- 

holstein.de/DE/Landesregierung/V/Service/Broschueren/Broschueren_V/Umwelt/pdf/Flyer 

KommunaleWaermeplanung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
 

LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NORD-

RHEIN-WESTFALEN (LANUV). LANUV-Fachbericht 40: Potenzialstudie Erneuerbare Energien 

NRW Teil 4 – Geothermie. 2015
 

LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU (LGRB). Regierungspräsidium 

Freiburg, Landesamt für Geologie Rohstoffe und Bergbau. http://maps.lgrb-bw.de/
 

LANDESANSTALT FÜR UMWELT BADEN-WÜRTTEMBERG (LUBW). Energieatlas Baden- 

Württemberg. https://www.energieatlas-bw.de/waerme/waermebedarf_wohnen/waerme 

bedarfsdichte_von_wohngebaeuden
 

LANDESANSTALT FÜR UMWELT BADEN-WÜRTTEMBERG (LUBW). Lärmschutz bei 

Luft-Wärmepumpen. 2020
 

MAASS, CHRISTIAN. 2020. Wärmeplanung: Grundlagen einer neuen Fachplanung. Zeitschrift 

für Umweltrecht
 

MATHIESEN ET AL. 2019. Towards a decarbonised heating and cooling sector in Europe. 

Aalborg: Aalborg University
 

MINISTERIUM FÜR UMWELT, KLIMA UND ENERGIEWIRTSCHAFT BADEN-WÜRTTEM-

BERG (UM–BW). Handlungsleitfaden Freiflächensolaranlagen. 2019
 

MÖLLER, B. UND PERSSON, U. 2018. Updated Peta atlas for each MS with the final level of 

district heating recommended in WP6. Aalborg: University
 

MÖLLER, B. UND WIECHERS, E. 2019. Wärmeplan Schlesweig-Holstein. Europa Universität 

Flensburg
 

ÖSTERREICHISCHER BIOMASSE VERBAND (ÖBV). https://www.biomasseverband.at/bio 

masse-verband-veroeffentlicht-basisdaten-bioenergie-2019/
 

PAARDEKOOPER ET AL. 2018a. Heat Roadmap Germany. Aalborg: Aalborg University
 

PAARDEKOPER ET AL. 2018b. Heat Roadmap Europe 4: Quantifying the Impact of Low-Carbon 

Heating and Cooling Roadmaps. Aalborg: Aalborg University
 

PERSSON ET AL. 2017. Heat Roadmap Europe 4: Methodologies and assumptions used in the 

mapping. Aalborg University
 

https://www.kea-bw.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Experience_with_heat_planning_in_Denmark_-_GermanSummary.pdf
https://www.kea-bw.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Experience_with_heat_planning_in_Denmark_-_GermanSummary.pdf
https://www.kea-bw.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Experience_with_heat_planning_in_Denmark_-_GermanSummary.pdf
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/zielgruppen/kommunen/kommunale-waermeplanung.php
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/zielgruppen/kommunen/kommunale-waermeplanung.php
ttps://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/V/Service/Broschueren/Broschueren_V/Umwelt/pdf/FlyerKommunaleWaermeplanung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
ttps://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/V/Service/Broschueren/Broschueren_V/Umwelt/pdf/FlyerKommunaleWaermeplanung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
ttps://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/V/Service/Broschueren/Broschueren_V/Umwelt/pdf/FlyerKommunaleWaermeplanung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://maps.lgrb-bw.de/
https://www.energieatlas-bw.de/waerme/waermebedarf_wohnen/waermebedarfsdichte_von_wohngebaeuden
https://www.energieatlas-bw.de/waerme/waermebedarf_wohnen/waermebedarfsdichte_von_wohngebaeuden
https://www.biomasseverband.at/biomasse-verband-veroeffentlicht-basisdaten-bioenergie-2019/
https://www.biomasseverband.at/biomasse-verband-veroeffentlicht-basisdaten-bioenergie-2019/


107UMWELTMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG

PETA. Pan European Thermal Atlas Version 4.3. 2018. https://heatroadmap.eu/peta4/
 

SOLITES. Planungs- und Genehmigungsleitfaden für Freiflächen-Solarthermie in Baden-Württem-

berg. 2016
 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND GESUNDHEIT. Leitfaden 

Energienutzungsplan. 2011
 

THORSEN ET AL. 2018. „Progression of District Heating – 1st to 4th generation”. 

https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/280710833/1_4GDH_progression_revised_May2018.pdf
 

WAD_2.0. Wärmeatlas 2.0 – Gebäudescharfe Wärmebedarfsinformationen. https://www.geomer.

de/produkte/geodaten/waermebedarfsdaten-waermeatlas-20/index.html
 

ZENSUS-2011. Bevölkerungszahl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder. 2011. 

https://atlas.zensus2011.de/
 

ZSW ET AL. 2017. Energie- und Klimaschutzziele 2030 Baden-Württemberg. Zentrum für Sonnen-

energie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg

https://heatroadmap.eu/peta4/
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/280710833/1_4GDH_progression_revised_May2018.pdf
https://www.geomer.de/produkte/geodaten/waermebedarfsdaten-waermeatlas-20/index.html
https://www.geomer.de/produkte/geodaten/waermebedarfsdaten-waermeatlas-20/index.html
https://atlas.zensus2011.de/


108 LEITFADEN KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG

ANL AGE: LE I STUNGSUMFANG KOM MUNALE R WÄR MEPL AN

 

A) Kommunaler Wärmeplan

 Räumlich aufgelöste Darstellung (Planwerk mit Erläuterungen, Fachgutachten):

 1. Bestandsanalyse

  1.1 Systematische und qualifizierte Erhebung des aktuellen Wärmebedarfs oder -verbrauchs 

und der daraus resultierenden Treibhausgas-Emissionen

  1.2 Informationen zu den vorhandenen Gebäudetypen und den Baualtersklassen

  1.3 Informationen zur aktuellen Versorgungsstruktur (Wärmenetze, Gasnetze, KWK-Stand-

orte, Heizzentralen) sowie Ermittlung der Beheizungsstruktur der Wohn- und Nicht-

wohngebäude

 2. Potenzialanalyse

  2.1 Potenziale zur Senkung des Wärmebedarfs durch Steigerung der Gebäudeenergie-

effizienz

  2.2 Potenziale erneuerbarer Energien zur Wärmeversorgung (Biomasse, Geothermie,  

PV, Umweltwärme, Solarthermie) sowie Abwärme (Gewerbe, Abwasser) und 

Kraft-Wärme-Kopplung

  2.3 Erneuerbare Stromquellen für Wärmeanwendungen (PV, Windkraft, Wasserkraft)

 3. Zielszenario

  3.1 Szenario zur zukünftigen Entwicklung des Wärmebedarfs 

  3.2 Flächenhafte Darstellung der zur klimaneutralen Bedarfsdeckung (Wärmepumpe, 

Biomasse, Solarthermie, synthetische Brennstoffe, Wärmenetz) geplanten Versorgungs-

struktur (Eignungsgebiete Wärmenetz, Eignungsgebiete Einzelversorgung) für:

    3.2.1 Jahr 2030 als Zwischenschritt

    3.2.2 Jahr 2050

 4. Kommunale Wärmewendestrategie mit Maßnahmenkatalog

 

B) Energiekennwerte (zur Lieferung an Datenbank)

 5. Jahresendenergiebedarf für die Wärmeversorgung aufgeteilt nach Energieträgern 

(Erdgas, Erdöl, Strom: Direkt-Strom und Wärmepumpe, Erneuerbare Energien, Wärmenetz, 

PtX, Wasserstoff) und Sektoren (private Haushalte, GHD, Industrie, Kommune) für:

  5.1 das aktuelle Jahr und abgeschätzt für:

  5.2 Jahr 2030

  5.3 Jahr 2050

 6. Genutztes Endenergiepotenzial zur klimaneutralen Wärmeversorgung aus 

  6.1 Erneuerbaren Energien (aufgeteilt in verschiedene Quellen wie Biomasse, Geothermie, 

PV, Umweltwärme, Solarthermie) 

  6.2 Abwärme (Gewerbe, Abwasser)

  6.3 Kraft-Wärme-Kopplung
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UNTERSTÜTZUNG

31.05.2021

Regionale Kompetenzstellen �ür
Energiee��izienz

© Regionale Kompetenzstellen Netzwerk Energieeffizienz

Die Landesregierung möchte den Energieverbrauch in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2050
gegenüber dem Jahr 2010 halbieren. Dies ist nur mit einer deutlichen Steigerung der Energieeffizienz im
Land möglich. Um die Energieeffizienzpotenziale von Unternehmen auszuschöpfen, fördert das
Umweltministerium regionale Kompetenzstellen für Energieeffizienz (KEFF) in den 12 Regionen Baden-
Württembergs. Die KEFF sollen Unternehmen (vor allem KMU) flächendeckend kostenlos und
unabhängig über die Möglichkeiten der Energieeffizienz informieren, Energieberatungsangebote
vermitteln sowie sie bei der Einbindung in Unternehmensnetzwerke und der Umsetzung von
Energieeffizienzmaßnahmen unterstützen.

Um ein effizientes Arbeiten der KEFF zu gewährleisten, sind die regionalen Kompetenzstellen
miteinander in ein landesweites Netzwerk eingebunden. Das „Netzwerk Energieeffizienz“ wird zentral von

Ministerium �ür Umwelt, Klima und Energiewirtscha�t Baden-
Württemberg

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
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der Landesagentur für Umwelttechnik und Ressourceneffizienz Baden-Württemberg GmbH
(Umwelttechnik BW) koordiniert.

E��izienz beginnt bei den Unternehmen vor Ort
Ein besonderer Vorteil des Netzwerks Energieeffizienz besteht in der Einbindung von bereits existierenden
regionalen Energieeffizienz- oder Beratungsnetzwerkstrukturen sowie in der landesweiten Verfügbarkeit
spezieller Beratungsangebote. Mit den zwölf regionalen Kompetenzstellen werden vor allem kleine und
mittelständische Unternehmer dabei unterstützt, Energieeffizienzmaßnahmen erfolgreich umzusetzen.
Die KEFF-Effizienzmoderatoren bieten vom ersten Gespräch bis zur Umsetzung der
Maßnahmen Unterstützung an. Alle KEFF-Angebote sind für die Unternehmen unverbindlich und
kostenlos.

Die Effizienzmoderatoren der KEFF kennen sich vor Ort gut aus: Sie sind in den 12 Regionen und
landesweit über das Netzwerk Energieeffizienz bestens vernetzt. Die Beurteilung der individuellen
Chancen und Möglichkeiten einzelner Unternehmen und Branchen gehört zu den täglichen Aufgaben der
KEFF.

Die Trägerorganisationen für die regionalen KEFF wurden im Dezember 2015 ausgewählt
( Pressemitteilung zur Prämierungsveranstaltung am 03.12.2015). Seit Juli 2016 unterstützen
die regionalen Kompetenzstellen für Energieeffizienz (KEFF) die Unternehmen im Land. Hier finden Sie
eine . Für das Netzwerk KEFF wurde eine eigene

 eingerichtet. Dort finden Sie auch die Kontaktdaten zu den Effizienzmoderatoren in den 12
Regionen Baden-Württembergs.

Projektbeirat begleitet Netzwerk KEFF
Zur Begleitung des Netzwerks der regionalen Kompetenzstellen wurde am 7. Dezember 2016 ein
Projektbeirat eingerichtet. Dem Projektbeirat gehören Vertreter aus der Wirtschaft, der Wissenschaft,
von Energieberaterverbänden und der Landesverwaltung ( ) an. Der
Projektbeirat hat beratende Funktion und dient zur Rückkopplung über die Arbeit der KEFF und des
KEFF-Netzwerks. Wesentliche Aufgabe des Projektbeirats ist demnach die Auseinandersetzung mit den
Ergebnissen des Netzwerks KEFF und die Diskussion darüber, in welcher Form die Arbeit der KEFF
verbessert und verstetigt werden kann.

Evaluierung der KEFF
Nach drei Jahren Laufzeit wurden die regionalen Kompetenzstellen für Energieeffizienz (KEFF) durch
com.X Institut für Kommunikationsanalyse & Evaluation mit Sitz in Bochum mit positivem Ergebnis
evaluiert. Im  können Sie die Ergebnisse im
Einzelnen nachlesen.

Übersicht über die Trägerorganisationen der KEFF
Internetseite

Mitglieder des Projektbeirats

Abschlussbericht [PDF; 07/19; 1,6 MB; nicht barrierefrei]

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/energieeffizienz/regionale-kompetenzstellen-fuer-energieeffizienz-keff/traegerorganisationen-keff/
http://www.keff-bw.de/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/energieeffizienz/regionale-kompetenzstellen-fuer-energieeffizienz-keff/mitglieder-projektbeirat-netzwerk-keff/
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Energie/Evaluation_KEFF_Abschlussbericht.pdf
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Weitere In�ormationen

KEFF-Check: Der Film

Der Kurzfilm gibt einen ersten Überblick über die Angebote der regionalen

Kompetenzstellen für Energieeffizienz (KEFF). Sie unterstützen Unternehmer dabei,

Effizienzpotenziale zu identifizieren und zu aktivieren. 

Die Mitglieder des Projektbeirates

Übersicht über die Trägerorganisationen der KEFF

Förderprogramm: Regionale Kompetenzstellen des „Netzwerks Energieeffizienz”
(KEFF)

Kompetenzzentrum Energiemanagement

Umwelttechnik Baden-Württemberg

Video

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/energieeffizienz/regionale-kompetenzstellen-fuer-energieeffizienz-keff/mitglieder-projektbeirat-netzwerk-keff/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/energieeffizienz/regionale-kompetenzstellen-fuer-energieeffizienz-keff/traegerorganisationen-keff/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/informieren-beraten-foerdern/foerdermoeglichkeiten/regionale-kompetenzstellen-des-netzwerks-energieeffizienz/
http://www.energiekompetenz-bw.de/energiemanagement/aktuell/aktuelle-meldungen/
https://umwelttechnik-bw.de/de
https://player.vimeo.com/video/235303052
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Vorwort Minister Untersteller 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die EU-Kommission hat Ende 2019 mit dem Vorschlag für 
einen European Green Deal die Weichen für eine klima-
neutrale Zukunft gestellt. Bis 2050 wird innerhalb der EU die 
Treibhausgasneutralität angestrebt. Das deckt sich mit dem 
jüngst auf Bundesebene beschlossenen Klimaschutzgesetz. 
Baden-Württemberg ist damit befasst, das Klimaschutzgesetz 
des Landes weiterzuentwickeln sowie das Integrierte Energie- 
und Klimaschutzkonzept fortzuschreiben. Damit wird in 
Baden-Württemberg der verbindliche Rahmen für den Klima-
schutz gestärkt. Die dort anvisierten Ziele können erreicht 
werden, wenn auf allen Ebenen der Klimaschutz ernsthaft  
vorangetrieben und konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. 

Im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg haben wir die Vorbildfunktion der öffentlichen 
Hand beim Klimaschutz rechtlich verankert. Die Gemeinden, Städte und Landkreise des 
Landes nehmen damit eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz ein. Für die Bürgerinnen und 
Bürger sind Klimaschutzaktivitäten vor der eigenen Haustüre direkt sichtbar und spürbar. 
Auch die Folgen des bereits begonnenen Klimawandels zeigen sich dort schon unmittelbar. 

Der hier vorgelegte Statusbericht zum kommunalen Klimaschutz gibt einen Überblick über 
die kommunalen Klimaschutzaktivitäten im Land. Es werden auch Klimaschutzstrukturen 
und konzeptionelle Ansätze im Land beleuchtet. Einen Schwerpunkt bildet die Darstellung von 
Bundes- und Landesförderprogrammen zum Klimaschutz und deren Inanspruchnahme durch 
die Kommunen. Der Bericht zeigt, in welchen Bereichen bereits erfolgreich Klimaschutz-
aktivitäten umgesetzt werden und an welchen Stellen noch Verbesserungsmöglichkeiten 
bestehen. Das Land hat 2015 mit den kommunalen Landesverbänden den Klimaschutzpakt 
geschlossen, welcher in diesem Jahr zum zweiten Mal fortgeschrieben wird. Wir entwickeln 
unsere Förderung kontinuierlich weiter, um die Kommunen bei ihren Anstrengungen für den 
Klimaschutz zu unterstützen und wesentliche Förderlücken zu schließen.  

Ich danke der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg für die Fort-
schreibung dieses Berichts sowie allen Beteiligten für ihr engagiertes Mitwirken. Die Klima-
schutzaktivitäten in den kommenden Jahren sind entscheidend dafür, ob wir die Ziele des 
Pariser Übereinkommens von 2015 noch erreichen können oder nicht. Ohne weiter verstärkte 
Anstrengungen zur Treibhausgasvermeidung auch auf kommunaler Ebene werden wir nicht 
erfolgreich sein.  

 
Franz Untersteller MdL 

Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
des Landes Baden-Württemberg 
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Vorwort Dr. Kienzlen 
 

Viele Kommunen in Baden-Württemberg sind im Klimaschutz 
engagiert. Beeindruckende Beispiele zeugen davon. Die 
regionalen Rahmenbedingungen sowie die Schwerpunkte der 
Kommunen sind dabei jedoch sehr unterschiedlich. Ländliche 
Regionen haben andere Optionen als Stadtkreise; manche 
Kommunen zielen in erster Linie auf die Schaffung nach-
haltiger Strukturen, andere setzen lieber gleich konkrete 
Projekte um.  

Der nun erstmals fortgeschriebene Statusbericht Kommunaler 
Klimaschutz erhebt den Anspruch, die vielfältigen klima-
schutzrelevanten Aktivitäten aller Kommunen im Land trans-
parent und nachvollziehbar darzustellen.  

Er soll in erster Linie den Kommunen selbst, aber auch der Politik, Verbänden, regionalen 
Energieagenturen, Gemeinderäten sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen 
möglichst breiten Überblick über die kommunalen Aktivitäten rund um den Klimaschutz 
im Land geben. Dadurch wird auch erkennbar, auf welchen Feldern noch Verbesserungs-
potentiale zu erschließen sind. In der Regel wurden die Ergebnisse auf Landkreisebene 
zusammengefasst dargestellt.  

Falls Sie als Leserin oder Leser systematisch prüfen wollen, wo Ihre Kommune oder Ihr 
Landkreis steht, sprechen Sie uns gerne an. Wir erstellen Ihnen auf Anfrage eine landkreis-
spezifische Zusammenstellung. Ein Teil der Daten liegt uns auch für die einzelnen 
Kommunen vor, was aus Gründen der Übersichtlichkeit und des Umfangs jedoch in der 
Regel nicht im Bericht dargestellt wurde. 

Mit der zweiten Auflage des Berichts haben wir versucht, an einzelnen Stellen die Übersicht-
lichkeit zu verbessern und die Aussagekraft zu steigern, ohne den Umfang ausufern zu lassen. 
Falls Ihnen Aspekte fehlen, nehmen wir entsprechende Hinweise gerne entgegen. 

Wir bedanken uns beim Umweltministerium für die Möglichkeit dieser Fortschreibung des 
Statusberichts. 

 
Dr.-Ing. Volker Kienzlen 

Geschäftsführer der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH 
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1 Ausgangslage und Aufgabenstellung 
Eine „explizite“ Klimaschutzpolitik – und somit auch Klimaschutzaktivitäten in den Kommunen 
– ist seit den 1990er Jahren als Folge der Klimarahmenkonvention und des Kyoto-Protokolls 
zu verzeichnen; aber natürlich gab es auch in den Jahren zuvor schon einschlägige Aktivitäten, 
die vor allem durch die sich abzeichnende Ressourcenknappheit (Ölkrise) sowie Aspekte der 
Luftreinhaltung bestimmt waren.  

Auf internationaler Ebene wurde auf der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 beschlossen, die 
globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C, möglichst 1,5 °C im Vergleich zum vorindustriellen 
Niveau zu begrenzen. Die Bundesregierung hat 2016 den Klimaschutzplan 2050 verabschiedet, 
der für Deutschland bis 2040 eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um mindestens 
55 Prozent (%) gegenüber 1990 vorsieht. Das Zwischenziel für 2020 (40 % Reduktion) wird aller 
Voraussicht nach verfehlt werden.  

Seit Ende 2019 ist das Bundesklimaschutzgesetz in Kraft. Im Bundesklimaschutzgesetz ist bis 
2030 ein Klimaschutzziel von mind. 55% im Vergleich zu 1990 gesetzlich festgelegt worden. 
Für 2050 verfolgt der Bund die Treibhausgasneutralität als langfristiges Ziel. Die Europäische 
Kommission hat im März 2020 einen Verordnungsvorschlag für ein „Europäisches Klimaschutz-
gesetz“ veröffentlicht. Dieses soll das Ziel der EU, Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, rechts-
verbindlich festschreiben. Für eine mögliche Anhebung des 2030-Ziels sieht der Verordnungs-
vorschlag vor, dass die Europäische Kommission bis September 2020 das 2030-Klimaziel im 
Lichte der Klimaneutralität 2050 überprüfen und Optionen für ein gegebenenfalls neues Ziel 
von 50 bis 55% Reduzierung im Vergleich zu 1990 untersuchen soll. 

Baden-Württemberg hat – als zweites Bundesland nach Nordrhein-Westfalen – im Jahr 2013 
ein Klimaschutzgesetz erlassen. Der Treibhausgasausstoß des Landes soll bis 2020 um 
mindestens 25 % sinken, und bis zum Jahr 2050 wird eine Minderung um 90 % angestrebt, 
jeweils im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990. Um diese Ziele zu erreichen, 
hat die Landesregierung 2014 ein Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) 
entwickelt, das konkrete Strategien und Maßnahmen enthält. Im Klimaschutzgesetz ist auch 
die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand beim Klimaschutz festgeschrieben. Sowohl das 
Klimaschutzgesetz wie auch das IEKK sollen 2020 novelliert bzw. fortgeschrieben werden. 
Ein zentrales Element des Änderungsgesetzes ist die Festlegung eines Klimaschutzziels für das 
Jahr 2030 von mindestens 42 % Treibhausgasminderung gegenüber 1990 als Zwischenziel auf 
dem Weg zur Erreichung des langfristigen Klimaschutzziels 2050.   

Den Kommunen im Land kommt bei der Umsetzung der Klimaschutzaktivitäten vor Ort eine 
wichtige Rolle zu. Ende 2015 haben die Landesregierung und die kommunalen Landesver-
bände den „Klimaschutzpakt“ geschlossen. Mit dem Klimaschutzpakt setzen das Land und 
die kommunalen Landesverbände den Auftrag des Klimaschutzgesetzes um, wonach das Land 
die Kommunen bei der Umsetzung ihrer Vorbildfunktion unterstützt. 2018 haben das Land und 
die kommunalen Landesverbände die Fortschreibung des Klimaschutzpaktes bis Ende 2019 
unterzeichnet. Der Klimaschutzpakt wird aktuell fortgeschrieben [1].  

Das Umweltministerium hat im Jahr 2017 die KEA-BW beauftragt, erstmalig einen Status-
bericht zu den Klimaschutzaktivitäten auf kommunaler Ebene zu erstellen. Die vielfältigen 
kommunalen Klimaschutzaktivitäten im Land sollten im Rahmen einer Bestandsaufnahme 
erfasst, aufbereitet und zum Teil auch bewertet werden. Dabei sollten insbesondere die 
Aktivitäten der Kommunen (Gemeinden, Städte und Landkreise) im Fokus stehen. Die Ent-
wicklung von Energieeinsatz, Nutzung erneuerbarer Energien und Treibhausgasemissionen 
sollten dabei nur summarisch betrachtet werden, da darüber anderweitige Berichte vorliegen 
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(z.B. Energiebericht, Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg). Der hier vorliegende 
Bericht stellt die erste Fortschreibung im Jahr 2019 dar. Bei diesem Bericht handelt es sich 
nicht um eine abschließende Darstellung aller kommunalen Klimaschutzinstrumente und 
Ansätze in Baden-Württemberg, sondern um ausgewählte Themen, die einer Weiterent-
wicklung unterliegen.  

Ziel der Erhebung ist es, sowohl Land und Kommunen als auch den im kommunalen Klima-
schutz tätigen Dienstleistern eine aussagekräftige Grundlage und Anregungen für weitere 
Aktivitäten zu liefern. Dabei sollen einerseits die bisherigen Erfolge dargestellt, andererseits 
aber auch weitere Potentiale identifiziert werden. Daneben besteht die Aufgabe darin, Ent-
wicklungen und Trends aufzuzeigen sowie Chancen und Risiken darzulegen. 

Folgende Themenfelder werden erfasst: 

Strategien und konzeptionelle Ansätze – wie Klimaschutzpakt, CO2-Bilanz, kommunales 
Energiemanagement (KEM), Klimaschutzkonzepte, Quartierskonzepte und Stadtsanierung 
mit energetischem Anspruch, eea-Teilnahme, Unterstützung regionaler Energieagenturen 
sowie personelle Ausstattung wie Klimaschutz- oder Sanierungsmanagements 

Mitgliedschaft in Bündnissen – wie Klima-Bündnis, Covenant of Mayors, AG Fahrrad-
freundliche Kommune etc. 

Teilnahme an Wettbewerben – wie Leitstern Energieeffizienz, Klimaneutrale Kommune, 
Solar-Bundesliga etc.  

Förderungen – Inanspruchnahme einschlägiger Fördermittel für Kommunen wie Kommunal-
richtlinie, KfW-und BAFA-Programme, Klimaschutz-Plus, u.a.m. (Förderprogramme für KMU 
werden in diesem Bericht nicht betrachtet) 

Infrastruktur und Projekte – Stadtwerke, Wärmenetze, Contracting-Projekte, Bürgeraktivitäten 
u.v.m.  

Mobilität – Carsharing-Angebot, Elektrofahrzeuge, Ladestationen, Radverkehr etc.  

Auch für diesen Statusbericht (Erscheinen 2020) wurden in erster Linie bereits vorliegende 
Daten zusammengetragen bzw. aktualisiert – neben Daten, die der KEA-BW bereits intern 
bekannt sind, gehören dazu auch Daten des Umweltministeriums, des Statistischen Landesamts 
(StaLa), des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), 
des Service- und Kompetenzzentrums Kommunaler Klimaschutz (SK:KK), des Projektträgers 
Jülich (PtJ), der KfW, des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), der 
Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) und weiterer Stellen. Zudem wurden 
ausführliche Internet-Recherchen durchgeführt, insbesondere zum Stand des kommunalen 
Energiemanagements. Auf umfassende Abfragen bei den Kommunen wurde wegen des hohen 
Aufwands auch in dieser Fassung des Berichts verzichtet. Im Einzelnen sind die Datenquellen 
im Quellenverzeichnis dargestellt. 

Wo sinnvoll, werden die erhobenen Daten in Form von Indikatoren oder Kennzahlen, bezogen 
auf zum Beispiel die Einwohnerzahl oder andere maßgebliche Größen, dargestellt. Einzel-
aspekte der Erhebung (wie etwa die Inanspruchnahme von Fördermitteln) werden außerdem 
in Form thematischer Karten veranschaulicht.  

In der vorliegenden Fassung des Berichts sind zahlreiche neue Themen hinzugekommen; 
auch wurde die Gliederung gegenüber der ersten Version von 2017 an mehreren Stellen neu 
gefasst. An einigen Stellen wurde die Darstellung gestrafft. Soweit nicht anders angegeben, 
haben die Daten den Stand vom Juni 2019.  
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KOMMUNEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG 

In Baden-Württemberg gibt es 1.101 Städte und Gemeinden, die in 35 Landkreise und neun 
Stadtkreise gegliedert sind. In diesen leben 11.050.720 Menschen (Stand Juni 2018); die 
kleinste Kommune hat 101, die größte 633.164 Einwohner [2]. Die folgenden Diagramme 
zeigen die Größenverteilung der Kommunen, wobei die Größenklassen des Statistischen 
Landesamtes zugrunde gelegt wurden. Die meisten Einwohner leben in kleineren und mittleren 
Städten. Die 35 Landkreise unterscheiden sich in der Größe erheblich: Sie umfassen zwischen 
elf und 55 Kommunen, die Einwohnerzahl bewegt sich zwischen rund 112.000 und 547.000.  

  
Grafik 1: Einwohnerzahl der Stadt- und Landkreise  
(in Tausend, Darstellung KEA-BW nach [2], Stand 6/18) 
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Grafik 2: Anzahl der Kommunen in den Landkreisen 
 (in Tausend, Darstellung KEA-BW nach [2], Stand 6/18) 

 
Grafik 3: Kommunen in Baden-Württemberg nach Größenklassen (Darstellung KEA-BW nach [2]) 
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2 CO2-Emissionen und Ausbau erneuerbarer Energien 
in Baden-Württemberg 

2.1 CO2-EMISSIONEN 

Das Land Baden-Württemberg berichtet in den Monitoring-Berichten zum Integrierten 
Energie- und Klimaschutzkonzept jährlich über die Entwicklung der Treibhausgasemissionen 
im Land. Ausgewiesen wird dabei die international genutzte Quellenbilanz, bei der die 
Emissionen dort erfasst werden, wo sie entstehen (beispielsweise bei der Stromerzeugung). 
Der erste zusammenfassende Monitoring-Bericht wurde im September 2017 veröffentlicht, der 
Bericht für 2019 dann im Dezember 2019.  

Im Folgenden werden zusammengefasste Ergebnisse der verursacherbezogenen CO2-
Emissionen dargestellt. Anders als bei der Quellenbilanz werden hier die Emissionen der 
Fernwärme- und Stromerzeugung direkt in den jeweiligen Verbrauchssektoren der Städte, 
Gemeinden und Landkreise berücksichtigt. Bei der Quellenbilanz werden die Emissionen am 
Standort der Erzeugungsanlage bilanziert. Bei Städten, Gemeinden und Landkreisen ohne 
öffentliche Stromerzeugungsanlagen würden also für den Stromverbrauch keine CO2-
Emissionen bilanziert (siehe dazu Grafik 6). 

Von 2010 bis 2017 (2017 vorläufige Werte) sind die verursacherbezogenen CO2-Emissionen 
im Bereich Haushalte, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD) um ca. 16 % gesunken. 
Von 1990 bis 2005/2006 waren die Emissionen leicht steigend. Vom Maximum 2006 bis 2017 
sind die Emissionen dann um ca. 26 % gesunken. Die jährlichen Schwankungen sind vor 
allem witterungsbedingt – in wärmeren Jahren sinkt der Wärmeverbrauch. Ebenso haben 
Schwankungen beim Energieträgereinsatz (fossile und erneuerbare Energien) bei der Strom-
erzeugung einen Einfluss. 

 
Grafik 4: Entwicklung der CO2-Emissionen in Baden-Württemberg  
(Darstellung KEA-BW nach [3], Stand Ende 2019) 
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stoffe über die CO2-Emissionen. Auch im Kreisvergleich ergeben sich noch große Unter-
schiede im Sektor Haushalte, GHD und übrige Verbraucher (siehe Grafik 5). Der Mittelwert 
der jährlichen CO2-Emissionen dieser Sektoren pro Einwohner (Ew) liegt bei 3,4 t (Stand 
2017). Der Landkreis Emmendingen hat den geringsten Wert mit 2,8 t/Ew, gefolgt vom 
Enzkreis mit 2,9 t/Ew. In diesen Landkreisen gibt es durchschnittlich weniger Beschäftigte 
pro Einwohner. Den höchsten Wert hat der Stadtkreis Ulm mit 5,1 t/Ew, gefolgt von den 
Stadtkreisen Mannheim, Stuttgart und Karlsruhe mit jeweils ca. 4,5 t/Ew. Das sind auch die 
Kreise mit der größten Anzahl der Beschäftigten im Bereich Gewerbe, Handel und Dienst-
leistungen (GHD). 

 
Grafik 5: Verursacherbezogene CO2-Emissionen 2017 (Haushalte/GHD und Industrie) nach 
Kreisen (Darstellung KEA-BW nach [3], Stand Herbst 2019) 
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Grafik 6: Quellenbezogene CO2-Emissionen 2017 (Kraftwerke und Industriefeuerungen) nach 
Kreisen (Darstellung KEA-BW nach [3], Stand Herbst 2019) 

Im Bereich Verarbeitendes Gewerbe (Industrie) sind die energiebedingten CO2-Emissionen 
(ohne prozessbedingte Emissionen) in Baden-Württemberg von 2010 bis 2017 (2017 vor-
läufige Werte) um ca. 7 % gesunken. Der Rückgang der Werte in 2009 ergibt sich konjunktur-
bedingt (infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise). Die CO2-Emissionen des Straßenverkehrs 
sind nach 1999 vorübergehend zurückgegangen, seit 2010 jedoch wieder angestiegen und 
liegen nun 10 % über dem Wert von 1990. 

Die CO2-Emissionen in den Kommunen hängen sehr stark von der Anzahl und Struktur der 
lokalen Industriebetriebe ab. Auch im Kreisvergleich sind noch starke Unterschiede zu ver-
zeichnen (siehe Grafik 5). Der Stadtkreis Karlsruhe ragt mit 10,1 t/Ew aufgrund der sehr 
energieintensiven Raffinerie deutlich heraus, gefolgt vom Alb-Donau-Kreis mit ca. 5,5 t/Ew. 
Hier dürften die Zementwerke die Ursache sein. Hohe CO2-Emissionen in der Industrie sind 
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nicht Ausdruck mangelnder Klimaschutzmaßnahmen, sondern hoher Produktion in energie-
intensiven Betrieben. Die Stadtkreise Baden-Baden (0,5), Heidelberg (0,5) und Tübingen (0,6) 
haben die geringsten Werte bei der Industrie, während sie im Bereich Gewerbe, Handel und 
Dienstleistungen hohe Werte aufweisen.  

Die Berechnung der CO2-Emissionen des Verkehrs erfolgt anhand der Jahresfahrleistungen 
auf den Straßen. Die Jahresfahrleistung, und damit die CO2-Emissionen, hängen sehr stark 
ab von der relativen Größe des Gemarkungsgebietes (ha/Ew) und der relativen Straßenfläche 
(m²/Ew). Diese Größen sind sehr ungleich verteilt. In Städten und Gemeinden, und damit auch 
in Landkreisen mit Autobahnabschnitten, liegen die CO2-Emissionen sehr viel höher als in 
Gebieten ohne Autobahn. Die CO2-Emissionen im Verkehr pro Einwohner hängen sehr stark 
vom Zuschnitt der Gemarkungsgebiete, und der Lage von Bundesstraßen und Autobahnen ab. 
Die CO2-Emissionen im Verkehr sind also keine signifikante Kenngröße für die Bewohner 
des Gebietes. Auf eine räumliche Darstellung wird deswegen verzichtet. Für den Schienen-, 
Schiffs- und Flugverkehr standen keine geeigneten Daten auf Landkreisebene zur Verfügung. 

Die Karten oben zeigen die einwohnerbezogenen CO2-Emissionen für die Sektoren Haus-
halte und Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige Verbraucher sowie des Verar-
beitenden Gewerbes auf Kreisebene (Grafik 5); Grafik 6 zeigt die CO2-Emissionen durch 
Kraftwerke und Industriefeuerungen.  

2.2 EINSATZ ERNEUERBARER ENERGIEN 

In Baden-Württemberg hat sich die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien von 2000 bis 
2018 um den Faktor 2,7 erhöht, bundesweit erfolgte, vor allem bedingt durch den Ausbau 
der Windkraft, eine Steigerung um den Faktor 6,2 [4]. 2018 lag der Anteil der erneuerbaren 
Energien an der Bruttostromerzeugung in Baden-Württemberg bei knapp 28 % (ca. 35 % 
bundesweit). 

Bei der Wärmebereitstellung auf Grundlage erneuerbarer Energien wurde im Land im selben 
Zeitraum annähernd eine Verdoppelung erreicht. Bundesweit erfolgte eine Steigerung um den 
Faktor 2,9 [4]. Der Einsatz erneuerbarer Energien gewinnt an Bedeutung. Der Anteil an der 
Wärmeerzeugung lag im Jahr 2018 bei 16,2 % (14,2 % bundesweit). Der Großteil davon wird 
durch Holz erbracht, genutzt zu 41 % in modernen Heiz(kraft)werken oder Zentralheizungs-
anlagen und zu 35 % in traditionellen Einzelfeuerstätten. Baden-Württemberg hat traditionell 
einen hohen Brennholzeinsatz in Einzelfeuerstätten. Die Nutzung von Holz in Zentralheizungen, 
Heizwerken und Heizkraftwerken hat über längere Zeit stark zugelegt, stagniert aber in den 
letzten Jahren. 

Die dargestellten Werte entstammen der Broschüre „Erneuerbare Energien in Baden-Württem-
berg 2018“ [5]. Dort liegen noch detailliertere Auswertungen vor. 
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Grafik 7: Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg  
(Darstellung KEA-BW nach [5]) 

 
Grafik 8: Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg  
(Darstellung KEA-BW nach [5]) 
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Die Nutzung von Wind- und Wasserkraft aufgrund der landschaftlich bedingten Potentiale 
regional sehr unterschiedlich (siehe Grafik 11 und Grafik 12). Grundsätzlich sind hier die 
Stadtkreise benachteiligt.  

Die Karten auf den folgenden Seiten zeigen die einwohnerbezogene Stromerzeugung der 
erneuerbaren Energieträger Photovoltaik, Wind, Wasser, Biomasse sowie Deponie- bzw. Klär-
gas nach Kreisen. Die Werte stammen aus der Datensammlung der Bundesnetzagentur zu 
den EEG-Anlagen, in der alle Meldungen der Netzbetreiber zusammengeführt werden, und 
wurden durch die LUBW aufbereitet [6]. Da sich diese Werte ausschließlich auf EEG-Anlagen 
beziehen, weichen die Gesamtsummen von den umfassenden Daten in [5] ab, dies betrifft ins-
besondere die Wasserkraft. Detaillierte Tabellen befinden sich im Anhang.  

 
Grafik 9: EEG-Stromerzeugung erneuerbarer Energieträger insgesamt 2018 nach Kreisen, 
einwohnerbezogen (Darstellung KEA-BW nach [6]) 
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Grafik 10: EEG-Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen 2018 nach Kreisen, einwohnerbezogen  
(Darstellung KEA-BW nach [6]) 

Bei Strom aus Photovoltaik (PV) gibt es regional sehr unterschiedliche Ausnutzungen der 
Potentiale (siehe Grafik 10, Stand 2018). Die Stadtkreise mit hoher Bevölkerungsdichte sind 
beim Platzangebot für Freiflächen und landwirtschaftliche Gebäude benachteiligt. Hier liegt die 
einwohnerspezifische Erzeugung zwischen 43 kWh/Ew in Stuttgart (2016: 36) und 307 kWh/Ew 
in Ulm (2016: 290). Bei den Landkreisen liegt die Erzeugung zwischen 218 kWh/Ew (Esslingen, 
2016: 198) und 1.528 kWh/Ew (Main-Tauber, 2016: 1.307). Der Mittelwert für Baden-Württem-
berg liegt bei ca. 490 kWh/Ew. Gegenüber 2016 ist die Stromerzeugung aus PV-Anlagen bis 
2018 um rund 15 % gestiegen. Nach Schätzungen der LUBW werden im landesweiten Durch-
schnitt lediglich rund 15 % des Dachflächenpotentials genutzt. Manche Kommunen erzeugen 
auf der gleichen Fläche doppelt so viel Strom pro Einwohner wie andere; das könnte ein Hin-
weis auf mögliche Freiflächenpotentiale sein. In allen Kreisen bestehen noch große Potentiale 
zum Ausbau von Photovoltaik. 
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Grafik 11: EEG-Stromerzeugung aus Windkraftanlagen 2018 nach Kreisen, einwohnerbezogen  
(Darstellung KEA-BW nach [6]) 

Bei Windkraft führt im Jahr 2018 der Main-Tauber-Kreis mit einer Stromerzeugung von 
3.341 kWh/Ew (2016: 1.904 kWh/Ew) deutlich vor Schwäbisch Hall mit 2.071 kWh/Ew 
(2016: 590 kWh/Ew) und dem Ostalbkreis mit 1.302 kWh/Ew (2016: 393 kWh/Ew), siehe 
Grafik 11. Von 2016 bis 2018 hat sich die Stromerzeugung aus Windkraft im Land mehr als 
verdoppelt. 
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Grafik 12: EEG-Stromerzeugung aus Wasserkraftanlagen 2018 nach Kreisen, einwohnerbezogen  
(Darstellung KEA-BW nach [6]) 

Spitzenreiter bei der Nutzung von Biomasse zur Stromerzeugung sind Landkreise mit geringer 
Bevölkerungsdichte (siehe Grafik 13). Allerdings liegen andere Landkreise mit gleich geringer 
Bevölkerungsdichte nahe beim landesweiten Durchschnittswert für die Stromerzeugung 
Biomasse von ca. 435 kWh/Ew (Main-Tauber, Freudenstadt, Waldshut). Die Stadtkreise 
Ulm, Mannheim und Pforzheim mit großen Biomasse-Heizkraftwerken für die Fernwärme-
versorgung erreichen ebenfalls hohe Werte. Hier werden große Altholzmengen aus einem 
großen Einzugsgebiet zentral verfeuert. 
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Grafik 13: EEG-Stromerzeugung aus Biomasseanlagen 2018 nach Kreisen, einwohnerbezogen  
(Darstellung KEA-BW nach [6]) 
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Grafik 14: EEG-Stromerzeugung aus Deponie- und Klärgas-Anlagen 2018 nach Kreisen, 
einwohnerbezogen (Darstellung KEA-BW nach [6]) 
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3 Strategien und konzeptionelle Ansätze 

3.1 KLIMASCHUTZPAKT 

Landesregierung und die kommunalen Landesverbände haben Ende 2015 auf der Grundlage 
von § 7 Absatz 4 Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg den Klimaschutzpakt geschlossen. 
2018 wurde die Fortschreibung des Klimaschutzpaktes unterzeichnet. Diese Vereinbarung 
beschreibt Handlungsbereiche und Ziele für die Parteien sowie die Förderung durch die Landes-
regierung. Die kommunalen Landesverbände und das Land bekennen sich zur Vorbildwirkung 
der öffentlichen Hand in ihrem Organisationsbereich und zu den klimapolitischen Zielen des 
Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg.  

Mit einer unterstützenden Erklärung zum Klimaschutzpakt können Städte, Gemeinden und 
Landkreise deutlich machen, dass sie im Klimaschutz aktiv sind und diese Aktivitäten auch 
weiterentwickeln möchten. Im Rahmen des Klimaschutzpaktes wurden zudem neue Förder-
angebote in das Programm Klimaschutz-Plus aufgenommen. Kommunen, die den Klima-
schutzpakt mit einer Erklärung unterstützen, wird ein Förderbonus bei Klimaschutz-Plus 
gewährt. Bis zum 30.06.2019 haben 223 Städte und Gemeinden (2017: 202) mit zusammen 
ca. 4,4 Mio. Einwohnern sowie 26 Landkreise (2017: 19) in Baden-Württemberg die unter-
stützende Erklärung für den Klimaschutzpakt unterzeichnet (siehe Grafik 16 sowie Tabelle 24 
im Anhang). 

Kleine Kommunen beteiligen sich unterproportional am Klimaschutzpakt. Die durchschnitt-
liche Einwohnerzahl der unterstützenden Kommunen liegt bei knapp 20.000, der Mittelwert 
aller Kommunen in Baden-Württemberg dagegen bei knapp unter 10.000 Einwohnern. 
Grafik 15 zeigt, dass nur 15 % der Kommunen unter 5.000 Einwohnern, aber über die Hälfte 
der größeren Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern die unterstützende Erklärung unter-
zeichnet haben. 

 
Grafik 15: Beteiligung der Kommunen am Klimaschutzpakt nach Einwohnern 
(Darstellung KEA-BW nach [7], Stand 6/19) 

Besonders hervorzuheben ist der Rhein-Neckar-Kreis, in dem alle Kommunen die unter-
stützende Erklärung unterzeichnet haben, sowie der Kreis Ravensburg mit 21 Kommunen 
von 39. Abgesehen von diesen beiden Kreisen unterstützen durchschnittlich vier Kommunen 
pro Landkreis den Klimaschutzpakt. 
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Grafik 16:Unterstützende Kommunen im Klimaschutzpakt  
(Darstellung KEA-BW nach [7], Stand 6/19) 

3.2 KOMPETENZZENTREN BEI DER KEA-BW 

Das Umweltministerium entschied sich 2015, bei der KEA-BW mehrere Kompetenzzentren 
aufzubauen, um Kommunen und andere Akteure bei ihren Klimaschutzaktivitäten noch besser 
zu unterstützen. Diese Kompetenzzentren sind zwar keine Aktivität der Kommunen, sondern 
für die Kommunen, sollen aber dennoch hier erwähnt werden. Die Kompetenzzentren nahmen 
Mitte 2016 ihre Arbeit auf. Sie decken die Fachbereiche Kommunaler Klimaschutz, Energie-
management, Contracting, Wärmenetze sowie Kraft-Wärme-Kopplung ab; hinzu kommt das 
Programm Zukunft Altbau, das bereits seit 2006 bei der KEA-BW angesiedelt ist (Näheres 
unter www.kea-bw.de). 

Aufgabe der Kompetenzzentren ist es, insbesondere die Kommunen, aber auch andere Akteure 
wie Handwerk, Wohnungsbaugesellschaften, Kirchengemeinden u.a.m. kostenfrei, neutral und 
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unabhängig zu beraten, zu informieren und zu motivieren. Neben der Marktbeobachtung, 
dem Erstellen von Informationsangeboten und dem Durchführen von Veranstaltungen ver-
schiedenster Formate ist der Aufbau von Netzwerken der unterschiedlichen Akteure von 
großer Bedeutung. Insbesondere die Kooperation mit den regionalen Energieagenturen (siehe 
Kapitel 3.3) soll weiter ausgebaut und vertieft werden.  

Die Aktivitäten der Kompetenzzentren werden mit rund 2,2 Mio. € pro Jahr durch das Land 
gefördert.  

3.3 REGIONALE ENERGIEAGENTUREN 

 
Grafik 17: Regionale Energieagenturen in den Kreisen (Darstellung KEA-BW, Stand 6/19) 

Dieses Kapitel basiert auf einer umfangreichen Auswertung der Arbeit der regionalen Energie-
agenturen, die die KEA-BW im Auftrag des Umweltministeriums Ende 2016 durchgeführt 
hat und deren Ergebnisse hier auszugsweise dargestellt sind [8]. Die Daten sind folglich 
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Stand 2016, der Personalstand sowie die Gesellschafterstruktur wurde jedoch mit Stand Juni 
2019 neu abgefragt. In Baden-Württemberg wurde die Gründung regionaler, kreisweit tätiger 
Energieagenturen (rEA) von 2002 bis 2016 durch eine Anschubfinanzierung des Landes in 
Höhe von jeweils 100.000 € im Rahmen des Programms Klimaschutz-Plus gefördert, sofern 
bestimmte Bedingungen erfüllt wurden. Zu diesem Zeitpunkt bestanden bereits vier solcher 
Agenturen (Heidelberg, Stuttgart, Freiburg und Ravensburg), von denen die drei erstgenannten 
über das SAVE-Programm der EU gefördert wurden. In den folgenden Jahren entstand dann 
im Land ein annähernd flächendeckendes Netzwerk regionaler Energieagenturen.  

Derzeit bestehen 33 solcher Agenturen im Land, die teilweise mehrere Kreise versorgen, 
lediglich in den Landkreisen Heidenheim, Heilbronn und Hohenlohe gibt es keine Agenturen; 
die früher bestehende Agentur im Hohenlohekreis ist seit 2016 in Liquidation, im Kreis 
Heidenheim war eine Gründung angedacht, wird aber derzeit nicht weiter verfolgt. Im Land-
kreis Heilbronn wurde eine Stabsstelle Klimaschutz eingerichtet, die de facto die Tätigkeit 
einer Energieagentur übernimmt, jedoch nicht so benannt wird. Die Agentur im Landkreis 
Esslingen ist derzeit nicht besetzt, eine Neuaufstellung ist 2020 zu erwarten. Die Agenturen der 
Kreise Lörrach und Waldshut haben Anfang 2019 zur „Energieagentur Südwest“ fusioniert. 
Die Energieagentur Regio Freiburg versorgt neben der Stadt auch die Landkreise Breisgau-
Hochschwarzwald und Emmendingen. Die Agenturen in der Region Bodensee-Oberschwaben 
(Ravensburg mit den Niederlassungen in Biberach, Sigmaringen und Bodenseekreis) sowie 
Schwarzwald-Baar-Heuberg (Tuttlingen mit den Niederlassungen Rottweil und Schwarzwald-
Baar) treten jeweils gemeinsam auf und wurden in dieser Auswertung auch als jeweils eine 
gemeinsame Agentur behandelt. Eine Übersichtskarte mit den aktuellen Landkreisen und 
regionalen Energieagenturen ist in Grafik 17 dargestellt. 

Ende 2012 wurde die Interessensgemeinschaft regionaler Energieagenturen (IG rEA) gegründet, 
in der mittlerweile alle regionalen Agenturen vertreten sind. Dieser Verband wird durch einen 
fünfköpfigen Sprecherkreis vertreten. Ende 2017 wurde ein Verein gegründet, dem mittlerweile 
alle rEA beigetreten sind. Seit Mai 2019 firmiert der Verband als „Verband der regionalen 
Energie- und Klimaschutzagenturen Baden-Württemberg e.V.“ (rEA-BW) mit einer haupt-
amtlichen Geschäftsführung.  

GESELLSCHAFTER 

In den Förderbedingungen von Klimaschutz-Plus wurde seit 2007 eine Beteiligung von 
Kommunen bzw. Landkreisen an den rEAs von mindestens 50 % gefordert. Die Gesell-
schafteranteile der GmbHs bzw. gGmbHs sind in der nachfolgenden Tabelle bzw. Diagramm 
dargestellt. Es zeigt sich ein Spektrum von etwa 50:50 Kommunen und Energieversorgern 
(EVU) bis hin zu 100 % kommunaler Trägerschaft sowie einzelne Sonderfälle. In der Gesamt-
betrachtung ergibt sich ein Gesellschafteranteil kommunaler Körperschaften von ca. 63 %, 
gefolgt von den EVU mit 21 %. Einen Sonderfall stellen die Konstruktionen der rEA Ravens-
burg und Tuttlingen dar, wo die als GbR firmierenden Niederlassungen Gesellschafteranteile 
an der „Muttergesellschaft“ halten. 
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Grafik 18: Gesellschafterstruktur der rEA [8] (Stand 6/19) 

PERSONAL 

Diese Auswertung stützt sich auf die Rückmeldungen von 28 Agenturen (2017 lagen nur 
Angaben von 25 Agenturen vor), die einschließlich der oben erwähnten Niederlassungen 
33 Standorte repräsentieren. Für diese ergeben sich in der Summe rund 144 Vollzeitäqui-
valente (VZÄ). Rund drei Viertel dieser Stellen sind mit Personen mit Hochschulabschluss 
besetzt. Es ergibt sich ein Mittelwert von 5,2 VZÄ bzw. ein Median von 4,3 VZÄ pro 
Agentur, bezogen auf alle Mitarbeitenden. Hinzu kommen in der Summe noch etwa 40 VZÄ 
aus freien Mitarbeitenden und Praktikumsstellen. Berücksichtigt man nur die 25 Agenturen, 
für die auch Zahlen für 2016 vorlagen, ergeben sich in der Summe rund 134 VZÄ gegenüber 
119 im Jahr 2016, mithin ein Zuwachs von 12 %. Dieser ist allerdings nicht gleichmäßig 
verteilt; in fünf Agenturen wurde Personal abgebaut. 
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Grafik 19: Personalkapazität der Energieagenturen heute (Stand 6/19) und vor drei Jahren 
 (ohne freie Mitarbeitende), anonymisiert, graue Balken: Mittelwert [8] 

 
Grafik 20: Anteilige Finanzierung, aufsummiert für alle befragten rEA [8]   
(heller Teil der Säulen: jeweils „sonstige“, Stand 12/16)  

FINANZIERUNG UND KOSTEN 

Bei diesem Punkt der Befragung waren erhebliche Lücken zu verzeichnen. Drei Agenturen 
haben hierzu keine Angaben gemacht, zwei weitere nur qualitative, ohne Nennung von 
Beträgen. Auch von anderen Agenturen wurden zu verschiedenen Teilfragen keine Angaben 
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gemacht. Im Folgenden werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. Insgesamt 
betrachtet stellt die Grundfinanzierung mit rund 3,7 Mio. € jährlich den größten Teil der Ein-
nahmen der Agenturen dar, wozu die öffentliche Hand etwa zwei Drittel beiträgt. Erträge aus 
dem wirtschaftlichen Betrieb bilden mit ca. 2,9 Mio. € jährlich den zweitgrößten Beitrag. 
Einnahmen aus Fördermitteln tragen weitere rund 1,9 Mio. € jährlich bei (die Anschub-
finanzierung ist hierin nicht enthalten), wovon knapp zwei Drittel vom Umweltministerium 
erbracht werden. Grafik 20 zeigt dies zusammenfassend.  

  
Grafik 21: Anteile der verschiedenen Einnahmequellen an der Finanzierung der rEA [8]  
(Stand 12/16) 

Ein Großteil der rEA erhält eine Grundfinanzierung (bzw. eine Grundvergütung für zu 
erbringende Leistungen) durch kommunale Körperschaften und/oder andere Stakeholder 
(überwiegend EVU). 20 der rEA haben hierzu Angaben gemacht, eine Agentur erhält keine 
Grundfinanzierung, bei drei bzw. vier rEA gab es keine bzw. keine quantifizierten Angaben; 
in zwei Fällen erfolgt die Finanzierung (auch) aus den Erträgen einer PV-Anlage.  

Die Grundfinanzierung der einzelnen rEA weist eine sehr große Spreizung auf – sowohl 
absolut (zwischen 20 und 480 T€/a, d. h. mehr als Faktor 20) als auch bezogen auf die 
Einwohnerzahl (12 bis 157 ct/(Ew*a), d. h. mehr als Faktor 10). Der Mittelwert der Grund-
finanzierung beträgt 180 T€/a, der Medianwert 135 T€/a; bei den einwohnerbezogenen 
Werten beträgt der Mittelwert 51, der Medianwert 44 ct/(Ew*a). 

Die Anteile der verschiedenen Arten von Einnahmen (Grundfinanzierung, Einnahmen aus 
Fördermitteln, Erträge aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb und sonstige Erträge) sind in 
Grafik 21 dargestellt. Dabei sind lediglich die Agenturen berücksichtigt, die für alle Bereiche 
Angaben gemacht hatten. Im Diagramm sind die Agenturen nach der Summe der Einnahmen 
absteigend geordnet. Es zeigt sich, dass der Anteil der Erträge aus Markttätigkeiten in einem 
recht weiten Bereich streut, von unter 10 % bis hin zu ca. 70 %. 
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TÄTIGKEITSFELDER 

Grafik 22 zeigt den Anteil der diversen Zielgruppen am Arbeitsaufwand der einzelnen 
Agenturen. Es ist eine Tendenz erkennbar, dass bei kleineren Agenturen die Zielgruppe der 
Privaten eine größere Rolle spielt, bei den größeren dagegen die Arbeit für Kommunen 
mehr Raum einnimmt. Dies zeigt auch Grafik 23 (Seite 29), in welcher der anteilige Aufwand 
einmal ungewichtet, zum andern gewichtet nach der Anzahl der VZÄ gegenübergestellt ist. 

 
 Grafik 22: Übersicht über die Zielgruppen der rEA [8] (Stand 12/16) 

Insgesamt zeigt sich, dass im Durchschnitt die Zielgruppen „Private“ (39 %) gefolgt von 
„Kommunen“ (25 %) am bedeutsamsten sind. Wenn man die Schulen (13 %), die meist in 
öffentlicher Trägerschaft sind, den Kommunen zuschlägt, sind beide Zielgruppen gleichauf. 
Bei der nach Größe der rEA gewichteten Betrachtung sind die Kommunen annähernd gleich-
auf mit den Privaten, einschließlich der Schulen mit dann über 40 % die bedeutendste Ziel-
gruppe. Der Anteil von Unternehmen liegt bei 11 bzw. 12 %. „Sonstige“ sind Aktivitäten z. B. 
im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, die nicht einer bestimmten Zielgruppe zuzuordnen sind. 
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Grafik 23: Anteile der Zielgruppen, alle rEA zusammengefasst [8] (Stand 12/16) 

GRUNDFINANZIERUNG DURCH DIE KOMMUNEN 

Mit einer direkten, substantiellen Grundfinanzierung in Höhe von mindestens 10 Cent pro 
Einwohner und Jahr tragen derzeit 177 Städte und Gemeinden im Land zur Unterstützung 
der regionalen Energieagenturen bei. Auch die Mehrheit der Landkreise (23 von 35) leistet 
einen direkten Beitrag (siehe Tabelle 25 im Anhang) [9].  

3.4 ENERGIEEFFIZIENTE WÄRMENETZE (NICHTINVESTIVER TEIL) 

Das Umweltministerium hat mit der „Verwaltungsvorschrift energieeffiziente Wärmenetze“ 
im Jahr 2016 ein neues Förderprogramm aufgelegt, das aus den Förderbausteinen kommunale 
Wärmepläne, regionale Beratungsinitiativen sowie Investitionsförderung für Errichtung oder 
Erweiterung von Wärmenetzen besteht. Nachdem 2017 noch keine verwertbaren Ergebnisse 
vorlagen, kann im vorliegenden Bericht nun eine Übersicht über den derzeitigen Stand dieses 
Programms gegeben werden. Der investive Teil (Baustein 3) wird in Kapitel 6.6 behandelt. 

Im Baustein 1 wurde für die Förderung der „Teilkonzepte Wärmenutzung“ der Kommunal-
richtlinie ein zusätzlicher Zuschuss von 20 % gewährt. Trotz dieser attraktiven Förderquote 
gingen jedoch nur zwei Anträge beim Fördergeber ein. 

Im Baustein 2 wurden in jeder der zwölf Regionen des Landes eine Beratungs- und Netzwerk-
initiative über die Laufzeit von drei Jahren gefördert. Diese sollen wichtige Impulse für die 
Umsetzung energieeffizienter Wärmenetze geben. Die Anträge waren bis Mai 2016 einzu-
reichen, die dreijährige Projektlaufzeit lief Ende 2019 aus, in einem Projekt erst Ende April 
2020. Die Höhe der Zuwendung betrug bis zu 90 % der förderfähigen Kosten, maximal 
90.000 €. Eine Fortführung des Förderangebots unter Ausdehnung auf das neue Schwerpunkt-
thema Wärmeplanung ist durch das Umweltministerium beabsichtigt. In allen Initiativen 
sind regionale Energieagenturen vertreten, in zehn davon als Konsortialkoordinatoren. Die 
zwölf Initiativen schlossen sich zu einem informellen Netzwerk zusammen, welches vom 
Kompetenzzentrum Wärmenetze der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württem-
berg koordiniert wird.  
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3.5 ENERGIEBERATUNGEN 

Es lässt sich feststellen, dass die Rahmenbedingungen für qualifizierte Energieberatung in 
Baden-Württemberg besonders günstig sind, was primär durch das fast flächendeckende Netz 
der regionalen Energieagenturen (rEA) bedingt ist (siehe Kapitel 3.3). Diese pflegen ihrerseits 
wiederum Netzwerke mit den freien Energieberatern in der Region. Hinzu kommt die Koope-
ration der Agenturen mit der Verbraucherzentrale. 

3.5.1 BERATUNGEN VZ-BW UND REGIONALE ENERGIEAGENTUREN 

Die Kooperation zwischen regionalen Energieagenturen (rEA) im Land und der Energie-
beratung der Verbraucherzentrale (vz-bw) wurde im Jahr 2009 initiiert, sie ist mittlerweile 
recht weit gediehen. Seit 2013 unterstützt das Umweltministerium den systematischen Aus-
bau dieser Kooperationen. Seit dem Start der Landesförderung konnten die Kooperationen 
zwischen der vz-bw und den regionalen Energieagenturen von fünf auf 29 ausgebaut werden. 

Die Entwicklung der Beratungszahlen zeigt – entgegen dem Bundestrend – einen stetigen 
Anstieg, der mit der Ausweitung der Kooperationen von vz-bw und regionalen Energie-
agenturen korrespondiert (siehe Grafik 24). Die Zahl der Energie-Checks (vor Ort) stagniert 
allerdings seit zwei Jahren. 

Ein Projektbericht der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg (vz-bw) stellt die Entwicklung 
der Beratungszahlen im Land für die Jahre 2009 bzw. 2012 bis April 2017 dar. Diese Beratungen 
wurden zum größeren Teil in der Kooperation mit den regionalen Energieagenturen durch-
geführt, zum Teil aber auch durch die Beratungsstellen der vz-bw alleine.  

Bei der in Kapitel 3.3 vorgestellten Befragung der regionalen Energieagenturen wurden zwar 
ebenfalls Beratungszahlen erfragt, aber leider nur uneinheitlich beantwortet. Zudem über-
schneiden sich diese Zahlen teilweise mit den BAFA-Beratungen sowie den oben genannten 
VZ-Beratungen, so dass diese hier nicht gesondert berücksichtigt werden. Aufgrund dieser 
Entwicklung belegt Baden-Württemberg bundesweit mittlerweile den Spitzenplatz hinsichtlich 
der absoluten Zahl der Beratungen. Bei der einwohnerbezogenen Beratungszahl liegt das Land 
dagegen nur im Mittelfeld (Grafik 25). Hierbei wurden die Zahlen der ersten vier Monate von 
2017 zugrunde gelegt, aktuellere Daten sind derzeit leider nicht verfügbar. 

 
Grafik 24: Entwicklung der Beratungszahlen für stationäre Beratung und Energie-Checks 
(Darstellung KEA-BW nach [10]) 
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Grafik 25: Beratungszahlen der Bundesländer im Vergleich 
(Zeitraum Jan.-Apr. 2017; Darstellung KEA-BW nach [10]) 

3.5.2 BAFA VOR-ORT-BERATUNGEN 

Schon seit vielen Jahren fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
über das BAFA die Durchführung von Vor-Ort-Energieberatung für Wohngebäude durch 
qualifizierte und gelistete Energieberater. Seit März 2015 wurden die Konditionen nochmals 
verbessert, es wird ein Zuschuss von bis zu 60 % gewährt. Die Zahl der bewilligten Beratungen 
für Baden-Württemberg und die übrigen Bundesländer zeigt Grafik 26. 

Auch bei der Vor-Ort-Beratung zeigt sich, dass das Programm in Baden-Württemberg über-
proportional nachgefragt wird: Im Gegensatz zum bundesweiten Trend mit stark rückläufigen 
Beratungszahlen steigen diese im Land seit dem Tiefstand 2014 deutlich an, was hauptsächlich 
durch den Umstand bedingt sein dürfte, dass seit 2015 der Sanierungsfahrplan als Erfüllungs-
option für das EWärmeG anerkannt wird. Im Mittel fanden von 2011 bis 2018 21 % der 
bundesweit durchgeführten Beratungen im Land statt (der Anteil an der Bevölkerung beträgt 
13 %), 2018 ist dieser Anteil auf 43 % gestiegen. Im Zeitraum 2011 bis 2018 wurden bundes-
weit rund 40 Mio. € Fördermittel ausgeschüttet, wovon knapp 10 Mio. € auf Baden-Württem-
berg entfielen. Die durchschnittliche Fördersumme pro Beratung stieg in diesem Zeitraum 
auf mehr als das Doppelte (von 317 € auf 815 €), was hauptsächlich durch die 2015 ver-
besserten Förderbedingungen bedingt sein dürfte. 

 
Grafik 26: Entwicklung der Beratungszahlen: Baden-Württemberg und übrige  
Bundesländer im Vergleich (Darstellung KEA-BW nach [11]) 
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Für 2017 und 2018 liegen nun auch landkreisscharfe Zahlen für die Vor-Ort-Beratung vor, 
die in Grafik 27 dargestellt sind (Mittelwert der beiden Jahre, Anzahl der Beratungen pro 
Mio. Einwohner). Die einwohnerbezogenen Beratungszahlen differieren zwischen den Kreisen 
sehr stark (Faktor 20); ein klares Stadt-Land-Gefälle ist nicht erkennbar. Der Enzkreis sowie 
die Städte Pforzheim und Heilbronn liegen an der Spitze, die niedrigsten Beratungszahlen 
weisen mit den Landkreisen Main-Tauber, Freudenstadt und Sigmaringen allerdings ländlich 
geprägte Kreise auf.  

 
Grafik 27: BAFA-Energieberatung in Baden-Württemberg nach Kreisen, absolut und 
einwohnerbezogen (Darstellung KEA-BW nach [11], Stand 6/19) 

3.5.3 BAFA ENERGIEBERATUNG FÜR NICHTWOHNGEBÄUDE 

Seit März 2017 wird durch das BAFA auch Energieberatung für Nichtwohngebäude von 
Kommunen und gemeinnützigen Organisationen gefördert. Gegenstand ist die Energieberatung 
zur Erstellung eines energetischen Sanierungskonzepts von Nichtwohngebäuden, entweder 
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in Form eines Sanierungsfahrplans oder in Form einer umfassenden Sanierung. Zudem wird 
die Neubauberatung für Nichtwohngebäude gefördert. Derzeit liegen lediglich Zahlen für 
2017 und 2018 auf Ebene der Bundesländer vor.  

Tabelle 1: Energieberatung für Nichtwohngebäude in Baden-Württemberg [12] 

 Art der Beratung 2017 2018 
Sanierungsfahrplan 67 205 
Sanierungskonzept 9 56 
Neubau 1 7 

Auch dieses Programm wird weit überproportional durch Baden-Württemberg in Anspruch 
genommen, auf das Land entfällt ein Drittel aller Beratungen. Wie bei der Vor-Ort-Beratung 
für Wohngebäude ist auch dies vermutlich auf das EWärmeG zurückzuführen (Sanierungsfahr-
plan als Erfüllungsoption). In den beiden Jahren wurden insgesamt rund 4,6 Mio. € Förder-
summe ausgereicht, davon knapp 1,5 Mio. € an Baden-Württemberg. 

 
Grafik 28: Beratungszahlen Nichtwohngebäude für Baden-Württemberg und übrige Bundesländer 
im Vergleich (Mittelwert 2017/2018) (Darstellung KEA-BW nach [12], Stand 6/19) 

3.5.4 STRUKTUR-, QUALIFIZIERUNGS- UND INFORMATIONSPROGRAMM 

Im Rahmen des Förderprogramms Klimaschutz-Plus des Umweltministeriums werden seit 
dem Start des Programms 2002 neben investiven Maßnahmen auch unterschiedlichste nicht-
investive Maßnahmen gefördert, die dem Klimaschutz dienlich sind. Dieser Programmteil 
wurde im Lauf der Jahre immer wieder angepasst und weiterentwickelt. Das nachfolgende 
Schema (Tabelle 2) gibt eine Übersicht der verschiedenen Fördertatbestände über die Lauf-
zeit des Programms.  
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Erstberatung zur Abwärmenutzung; weiterhin verschiedene Projekte zu Energieeinsparung 
an Schulen; dann strukturelle Maßnahmen wie die Gründung kreisweit tätiger Energie-
agenturen (siehe Kapitel 3.3) die Teilnahme von Kommunen am eea (Kapitel 3.10) und am 
Leitstern Energieeffizienz (Kap 3.11); die Einführung eines verwaltungsinternen Contracting-
Systems (sog. Intracting), der Aufbau von „Qualitätsnetzwerken“ zur Sicherstellung hoher 
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fortschreibbaren kommunalen Energie- und CO2-Bilanzen mit BICO2BW (siehe Kapitel 3.7). 
Teilweise sind im Lauf der Zeit Fördertatbestände entfallen, wenn entsprechende Angebote 
auf Bundesebene eingeführt wurden oder auch, wie im Falle des Intracting, die Nachfrage 
ausblieb. 

Tabelle 2: Fördertatbestände im nichtinvestiven Programmteil von Klimaschutz-Plus [13] 

  

Eine detaillierte Darstellung der Inanspruchnahme dieses sehr heterogenen Förderprogramms 
über die gesamte Laufzeit würde den Rahmen dieses Berichts sprengen; daher werden die 
Ergebnisse nachfolgend summarisch dargestellt. Die folgenden Diagramme zeigen die Anzahl 
der Bewilligungen für die einzelnen Fördertatbestände sowie die bewilligten Fördersummen 
für die Förderjahre 2013 bis 2019 (erstes Halbjahr), da für diesen Zeitraum konsistente Daten 
vorliegen.  

 
Grafik 29: Anzahl der Bewilligungen und Fördersummen im nicht-investiven Programmteil von 
Klimaschutz-Plus 2013 bis 2019 (erstes Halbjahr) (Darstellung KEA-BW nach [13]) 
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Grafik 29 zeigt die Inanspruchnahme des nichtinvestiven Programmteils für die Jahre 2013 
bis 2019 (erstes Halbjahr) für die Zahl der bewilligten Anträge sowie die Fördersummen. 
Der Anstieg 2017 ist vor allem durch eine große Zahl an Bewilligungen für Energie-
management zurückzuführen, der für 2018 auf eine große Zahl von Projekten an Schulen. 

Es zeigt sich, dass der weitaus größte Teil der Fördermittel in Projekte an Schulen sowie das 
kommunale Energiemanagement fließt. Andere Fördertatbestände wurden zwar ebenfalls er-
heblich nachgefragt, sind jedoch wesentlich „kostengünstiger“, d.h. sehr viel weniger intensiv 
bezüglich der Mittelinanspruchnahme. Nur geringe Nachfrage gab es bisher für Energie-
beratung in Krankenhäusern, Erstberatung Abwärmenutzung, überbetriebliche Effizienztische 
sowie Qualitätsnetzwerke Bau. 

 
Grafik 30: Anzahl der Bewilligungen und ausgereichte Fördersummen für die einzelnen 
Fördertatbestände 2013 bis 2019 (erstes Halbjahr) (Darstellung KEA-BW nach [13] ) 
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Grafik 31: Anzahl der Bewilligungen und Fördersummen im nicht-investiven Programmteil von 
Klimaschutz-Plus 2013 bis 2019 nach Kreisen (Darstellung KEA-BW nach [13], Stand 6/19) 

3.6 ECOfit 

ECOfit wendet sich als Einstiegsprogramm an Teilnehmer, die sich erstmalig strukturiert mit 
dem Umweltmanagement beschäftigen möchten. Es zeigt Kosteneinsparungen durch konkrete 
Maßnahmen im Umweltschutz auf. Bei Workshops zu Themen wie Energieeinsparung, Abfall-
management, Wassereinsatz, Luftreinhaltung sowie weiteren technischen Umweltaspekten 
und bei individuellen Vor-Ort-Terminen werden Potentiale erkundet, um Kosten zu senken, 
den Ressourceneinsatz zu optimieren und den Energieverbrauch zu reduzieren.  

Ein wichtiger Punkt dabei ist, die relevanten Rechtsvorschriften kennenzulernen, um auf 
rechtssicheres Handeln hinzuwirken. Hierbei erhalten die teilnehmenden Organisationen 
professionelle Unterstützung von sachkundigen und praxiserfahrenen Umweltberatern. Die 
Ergebnisse finden Eingang in ein Maßnahmenprogramm, dessen Qualität am Ende des 
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Projekts von einer unabhängigen Prüfkommission bewertet wird. Das Projekt schließt mit 
der Übergabe einer Urkunde ab. Das Programm begann im Jahr 2005; seither wurden von 23 
überwiegend kommunalen Projektträgern 66 Projekte durchgeführt, an denen sich 490 Unter-
nehmen beteiligten. Tabelle 3 zeigt die Träger mit der Anzahl der durchgeführten Projekte 
und der Zahl der beteiligten Unternehmen. 

Tabelle 3: Träger von ECOfit-Projekten [14], Stand 6/19  

Träger Anzahl 
Projekte 

Anzahl 
Unternehmen 

Städte     
Ebersbach an der Fils 1 8 
Esslingen am Neckar 4 37 
Freiburg im Breisgau 4 23 
Geislingen an der Steige 1 7 
Heidelberg 11 106 
Karlsruhe 5 27 
Kornwestheim 2 13 
Lörrach (mit Landkreis) 3 16 
Mannheim 1 6 
Mosbach 1 7 
Pforzheim 2 13 
Stuttgart 5 41 
Walldorf 1 7 
Weinstadt 1 5 
Landkreise und Kreiseinrichtungen     
Landkreis Böblingen, auch WFG, rEA 3 22 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 5 33 
Landkreis Calw 1 5 
WFG Raum Heilbronn GmbH 3 28 
WFG Landkreis Göppingen 1 5 
Landkreis Ludwigsburg 1 5 
Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO)  3 23 
Rems-Murr-Kreis 3 21 
Umweltkompetenzzentrum Rhein-Neckar e. V. (UKOM)  4 31 
Summe 66 489 

Mögliche Projektträger im Programm können insbesondere Kommunen sein, aber auch 
Organisationen der Wirtschaft wie Kammern, Innungen und Verbände kommen in Betracht. 
Die Zielgruppe der Teilnehmer setzt sich zusammen aus kommunalen Einrichtungen, Unter-
nehmen, Vereinen, Schulen, Hochschulen, Universitäten, kirchlichen Einrichtungen und 
sonstigen Organisationen. Der Projektträger akquiriert die Teilnehmer für einen Konvoi, 
stellt den Förderantrag, ist für die organisatorische Abwicklung zuständig und beauftragt das 
Beratungsunternehmen. Im Förderprogramm ECOfit werden bis zu acht Workshops im 
Konvoi mit bis zu 1.000 € je Workshop gefördert. Der Projektträger erhält für die Durch-
führung eines Projekts 80 % der nachgewiesenen Kosten, maximal 5.000 €. Die abschließen-
den Ortsbegehungen werden mit bis zu 400 € pro Teilnehmer gefördert. 

3.7 CO2-BILANZ MIT BICO2BW 

Ziel einer kommunalen Energie- und CO2-Bilanz ist es, den Energieverbrauch und die CO2-
Emissionen in einer Kommune darzustellen. Dabei wird aufgezeigt, welche Verbrauchs-
sektoren und welche Energieträger die größten Anteile haben. Darauf aufbauend können 
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Minderungspotentiale berechnet, Klimaschutzziele quantifiziert und Schwerpunkte bei der 
Maßnahmenplanung gesetzt werden. Wenn die Bilanz regelmäßig (ca. alle zwei bis drei Jahre) 
erstellt wird, kann die Entwicklung von Energieverbrauch und Emissionen abgebildet werden. 
Bilanzen sind damit ein zentraler Baustein des kommunalen Klimaschutzmonitorings und 
helfen so, die Erreichung der Klimaschutzziele zu überprüfen. 

Das Land stellt den Kommunen, den regionalen Energieagenturen und anderen Akteuren das 
Werkzeug „BICO2BW“ kostenfrei zur Verfügung. Dieses ermöglicht die Erstellung von 
Energie- und CO2-Bilanzen nach einem standardisierten Verfahren (Territorialbilanz, BISKO-
Standard des ifeu-Instituts, der mittlerweile auch beim BMU als Standard gesetzt ist). Dabei 
werden Endenergieverbrauch, Einsatz erneuerbarer Energien und CO2-Emissionen in einer 
Kommune ermittelt und den unterschiedlichen Sektoren und Energieträgern zugeordnet. 
Dieses Tool wurde 2012 im Auftrag des Umweltministeriums vom Institut für Energie- und 
Umweltforschung Heidelberg (ifeu) entwickelt und ist seit 2013 allgemein verfügbar. Die 
Datengrundlage liefern das Statistische Landesamt und die Landesanstalt für Umwelt (LUBW). 
Die KEA-BW bereitet die Daten auf und leitet sie auf Anfrage den Kommunen zu. Die 
Bilanzerstellung durch externe Dienstleister wird im Programm Klimaschutz-Plus gefördert. 

  
Grafik 32: Anteil der Kommunen mit Energie- und CO2-Bilanzen nach Einwohnern 
(Darstellung KEA-BW nach [15], Stand 6/19)  

Bisher hat die KEA-BW zusammen mit dem ifeu elf Schulungen durchgeführt, an denen 
über 140 Personen teilgenommen haben. Den Kommunen wird grundsätzlich empfohlen, die 
Bilanz regelmäßig fortzuschreiben. Derzeit sind der KEA-BW 359 Städte und Gemeinden 
(2017: 273) sowie 24 Landkreise (2017: 24) bekannt, die über eine mit BICO2BW erstellte 
Bilanz verfügen. Weiterhin haben sämtliche Kommunen mit integriertem Klimaschutzkonzept 
eine CO2-Bilanz erstellen lassen, da dies eine Bedingung für eine Förderung des Konzepts 
durch das BMU ist; somit verfügen nach Kenntnis der KEA-BW insgesamt rund 500 Städte, 
Gemeinden und Landkreise im Land über eine Energie- und CO2-Bilanz. (Unabhängig davon 
könnten auch noch weitere Kommunen eine CO2-Bilanzierung durchgeführt haben.) Während 
bei fast allen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern eine Bilanz vorliegt, gilt dies nur für 
gut ein Viertel der kleinen Kommunen mit weniger als 5.000 Einwohnern. 
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Grafik 33: Kommunen mit CO2-Bilanz durch BICO2BW (Darstellung KEA-BW nach [15], Stand 6/19) 

3.8 KOMMUNALES ENERGIEMANAGEMENT UND ENERGIEBEAUFTRAGTE 

Ziel der Einführung eines Kommunalen Energiemanagements (KEM) ist die Erschließung 
des nicht- und geringinvestiven Energieeinsparpotentials in den kommunalen Liegenschaften 
durch 

▪ monatliche Erfassung und Kontrolle des Energie- und Wasserverbrauchs, 
▪ Optimierung der Regelungseinstellungen der technischen Anlagen, 
▪ Schulung der Hausmeister vor Ort an der Anlage, 
▪ Beseitigung von technischen und organisatorischen Mängeln, 
▪ Projekte zur Sensibilisierung der Nutzer der Objekte und 
▪ Erstellung von Monats- und Jahresenergieberichten. 
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Gut ein Drittel der Kommunen in Baden-Württemberg betreibt in irgendeiner Form ein 
kommunales Energiemanagement. Vor allem mittlere bis große Kommunen und Landkreis-
verwaltungen sind hier aktiv. Umsetzungstiefe und Qualität sind jedoch sehr unterschiedlich. 
Energiemanagement ist eine Daueraufgabe. Viele Beispiele zeigen, dass der Verbrauch nur 
mit laufender Überwachung und Unterstützung durch ein Energiemanagement auf einem 
niedrigen Niveau gehalten werden kann. Die erzielbaren Einsparraten liegen im Bereich von 
10 % bis 20 %, in Kombination mit Maßnahmen zur Nutzersensibilisierung bei 20 % bis 30 %. 
Dabei ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis ungefähr 1:3 – es können also im Durchschnitt drei-
mal so viel Energiekosten eingespart werden wie Personalkosten anfallen.  

Dafür muss in der Kommune ausreichend Personalkapazität zur Verfügung stehen und geeignete 
Software und Messgeräte beschafft werden. Energiemanager oder Energiebeauftragte kennen 
den tatsächlichen Bedarf an Wärme, Warmwasser etc. und wissen daher, welche Investitionen 
wirklich nötig sind, um den Verbrauch mit möglichst geringen Kosten weiter senken zu können. 
Anhaltspunkte für die einzuplanenden Personalkapazitäten gibt u.a. eine Informationsschrift 
des Deutschen Städtetages sowie der 2019 neu erschienene KEM-Leitfaden der KEA-BW [16]. 
Eine Vollzeitstelle empfiehlt sich ab einer Einwohnerzahl größer 30.000. Für eine kleine 
Kommune mit 5.000 Einwohnern ist eine Personalkapazität von 30 % sinnvoll und wirt-
schaftlich. Dies hängt natürlich von der Anzahl der zu betreuenden Liegenschaften ab. 

Die KEA-BW hatte im Jahr 2013 eine umfangreiche Erhebung unter den Kommunen in 
Baden-Württemberg durchgeführt. Weiterhin wurde die Teilnahme kommunaler Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen an den einschlägigen Schulungen berücksichtigt sowie die Anmeldung 
am von der KEA-BW gepflegten Verteiler der kommunalen Energiebeauftragten. Diese 
Erhebungen waren Grundlage für den ersten Statusbericht von 2017; für den vorliegenden 
Bericht wurden ergänzend weitere Recherchen durch das Kompetenzzentrum Energie-
management durchgeführt. Neben dem Abgleich mit dem aktuellen Verteiler und Berück-
sichtigung der an kEEn-Netzwerken (siehe unten) beteiligten Kommunen wurde bei rund 
700 Kommunen eine Internet-Recherche durchgeführt. Bei 50 Kommunen konnten keine 
Hinweise auf einschlägige Aktivitäten mehr gefunden werden, obwohl diese bei der Erhebung 
von 2013 als KEM-aktiv identifiziert wurden. Diese 50 Kommunen wurden per Mail nach 
dem derzeitigen Stand in Sachen KEM befragt, bis Redaktionsschluss hatten 15 Kommunen 
geantwortet, zwölf davon positiv.  

Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Kommunen in Sachen Energiemanagement 
aktiv sind. Offen bleibt hierbei die Frage nach Intensität und Qualität der Aktivitäten. Nach 
den Erfahrungen der KEA-BW besteht bei einem Großteil der Kommunen erhebliches 
Optimierungspotential.  

Grafik 34 zeigt die Kommunen mit Kommunalem Energiemanagement; darüber hinaus 
betreiben die meisten Landkreise in irgendeiner Form ein Energiemanagement der kreis-
eigenen Liegenschaften, lediglich in den Kreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Konstanz 
unterbleibt dies. In manchen Fällen wird das KEM durch die jeweilige regionale Energie-
agentur durchgeführt. Eine detaillierte Tabelle befindet sich im Anhang. 

Die Zahlen zeigen, dass in rund 400 Städten und Gemeinden, die rund acht Mio. Einwohner 
aufweisen, Aktivitäten irgendwelcher Art im kommunalen Energiemanagement stattfinden; 
rund 200 Kommunen verfügen über entsprechendes Personal. Dies bedeutet im Umkehr-
schluss, dass noch fast zwei Drittel der Kommunen im Land (mit etwa einem Viertel der 
Bevölkerung), also meist kleinere Kommunen, noch über kein Energiemanagement verfügen! 
Hier besteht also eindeutig großer Nachholbedarf. 
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Grafik 34: Kommunen mit KEM (Darstellung KEA-BW nach [17], Stand 6/19)  

Die folgenden Grafiken zeigen die Anteile der Kommunen mit Energiemanagement bzw. 
eigenem Energiebeauftragten nach Größenklassen aufgeschlüsselt. Erwartungsgemäß steigen 
die einschlägigen Aktivitäten mit der Einwohnerzahl an. Vor allem bei Kommunen unter 
10.000 Einwohnern gibt es erheblichen Nachholbedarf. Aber auch bei fast einem Drittel der 
Kommunen zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern sind keinerlei KEM-Aktivitäten bekannt.  

Bei den Energiebeauftragten ist das Gefälle zwischen kleinen und großen Kommunen noch 
ausgeprägter. Aber immerhin haben die weitaus meisten Kommunen über 50.000 Einwohner 
das Energiemanagement auch personell besetzt.  

Eine weitere Analyse der (derzeit) mehr als 700 Kommunen, von denen der KEA-BW keiner-
lei Aktivitäten hinsichtlich Energiemanagement bekannt sind, zeigt, dass davon 479 Kommunen 
weniger als 5.000 Einwohner aufweisen, 155 zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern. 
66 Kommunen ohne Energiemanagementaktivitäten haben mehr als 10.000 Einwohner – 



 Statusbericht Kommunaler Klimaschutz | Juli 2020  

 42 

18 davon sogar über 20.000. Dies zeigt zum einen Handlungsbedarf bei eben dieser Gruppe 
relativ großer Kommunen; zum andern sollten weitere geeignete Angebote für die Vielzahl 
kleiner Kommunen entwickelt werden. Ein möglicher Ansatz hierfür wird im folgenden 
Abschnitt vorgestellt. 

 
Grafik 35: Kommunen mit KEM sowie Energiebeauftragten nach Einwohnern  
(Darstellung KEA-BW nach [17], Stand 6/19)  

Seit 2016 wurde die Einführung eines systematischen Energiemanagements (Beratung, 
Messtechnik, Software, Zertifizierung) im Programm Klimaschutz-Plus mit bis zu 27.400 € 
gefördert; mittlerweile erfolgt die Förderung über die Kommunalrichtlinie. 

KOMMUNALE EFFIZIENZNETZWERKE 

Städte und Gemeinden können in kommunalen Energieeffizienz-Netzwerken besonders leicht, 
wirtschaftlich und nachhaltig Einsparpotentiale erschließen. Im September 2015 sind die 
ersten beiden Projekte dieser Art In Baden-Württemberg gestartet. In Tabelle 4 sind die 
bestehenden sowie die im Aufbau befindlichen kommunalen Effizienznetzwerke (kEEn-Netz-
werke) dargestellt. 

Initiator der vom Bund geförderten Vorhaben ist die KEA-BW in Zusammenarbeit mit dem 
Umweltministerium und unter Ausnutzung von Landesförderung bzw. nun Bundesförderung. 
Die Landesenergieagentur betreut die Manager dieser Netzwerke. Vorbild der kommunalen 
Netzwerke sind betriebliche Energienetzwerke, die bereits seit einigen Jahren bestehen und 
beträchtliche Erfolge zu verzeichnen haben. Das Prinzip heißt: von anderen Teilnehmern 
lernen. 

Grafik 36 zeigt die Anteile der Kommunen, die an Effizienznetzwerken beteiligt sind, nach 
Größenklassen. Hier ist kein ausgeprägtes Gefälle feststellbar. Auf den ersten Blick über-
raschend ist der relativ hohe Anteil größerer Städte, der sich aber durch die geringe Zahl der 
Städte dieser Größenklasse erklärt; drei von insgesamt dreizehn Städten nehmen an Netz-
werken teil.  

Das Kompetenzzentrum Energiemanagement der KEA-BW bietet speziell für kleine 
Kommunen die Einführung von KEM im Netzwerk bzw. Konvoi an, indem die Förderung 
der Kommunalrichtlinie genutzt wird. 
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Tabelle 4: Kommunale Effizienznetzwerke in Baden-Württemberg  [17] 
(an den Netzwerken selbst beteiligte Kreise sind fettgedruckt, Stand 6/19) 

Netzwerk/Landkreis Anzahl 
Kommunen 

Baden-Württemberg I 4 
Verwaltungsregion Riedlingen (Landkreis Biberach) 7 
Landkreis Böblingen 6 
Bodenseekreis 6 
„Batzenberg, Schönberg, Hexental“ (Breisgau-Hochschwarzwald) 6 
Landkreis Emmendingen 11 
Enzkreis I 8 
Landkreis Göppingen 5 
Netzwerk Hochrhein (Landkreise Lörrach und Waldshut) 7 
Ortenaukreis 10 
RegioENERGIE (Landkreis Rastatt) 10 
Landkreis Reutlingen 7 
Rhein-Neckar-Kreis 6 
Landkreis Schwäbisch Hall 5 
Landkreis Tübingen 3 
Zollernalbkreis 3 
Summe 104 
  
Netzwerke in Entstehung:   
Netzwerk Enzkreis II 11 
Netzwerk Landkreis Ludwigsburg 3 

 
Grafik 36: Kommunen in Effizienznetzwerken (Darstellung KEA-BW nach [17], Stand 6/19) 

Kom.EMS 

Das Energiemanagement-System Kom.EMS ist eine gemeinsame Entwicklung der Energie-
agenturen Baden-Württembergs, Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens. Kom.EMS steht 
für Kommunales Energiemanagement-System; es ist ein Werkzeug für den systematischen 
Aufbau und die Qualitätssicherung eines Energiemanagements für die kommunalen Ver-
waltungen. Das internetbasierte System bietet die Möglichkeit, das Energiemanagement 
anhand von transparenten Kriterien zu bewerten, zu optimieren und zu verstetigen. Durch die 
Möglichkeit der Zertifizierung und öffentlichkeitswirksamen Auszeichnung bietet Kom.EMS 
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den Kommunen einen zusätzlichen Anreiz, sich erfolgsorientiert mit dem Thema Energie-
management auseinanderzusetzen und die gebotene Vorbildrolle einzunehmen [18].  

Das System wurde 2019 im Land im Rahmen einer Pilotphase eingeführt, an der sich acht 
Kommunen beteiligten. Im Rahmen des kommunalen Klimaschutzkongresses 2019 konnten 
die ersten vier Kommunen ausgezeichnet werden. Eine Erkenntnis dieser Pilotphase war, das 
selbst Kommunen, die schon lange KEM praktizieren, nicht alle in Kom.EMS formulierten 
Basis-Kriterien erfüllen. Aber auch eine andere Erkenntnis war wichtig: Eine Kommune kann 
bei entsprechendem Engagement innerhalb eines halben Jahres ein Energiemanagement nach 
Basis-Level einführen. 

Der Einsatz von Kom.EMS soll zunächst in mehreren Pilotregionen weitergeführt und in den 
kommenden Jahren dann immer mehr ausgeweitet werden. Insbesondere sollen ab 2021 alle 
Kommunen im Land diese Plattform zur Erfassung der Energieverbrauchsdaten ihrer kommu-
nalen Liegenschaften bzw. Hauptenergieverbraucher nutzen. Das System soll auch in weiteren 
Bundesländern eingeführt werden. Kom.EMS wurde im März 2020 mit dem Deutschen 
Innovationspreis für Klima und Umwelt (IKU) des BMU ausgezeichnet.  

3.9 KOMMUNALRICHTLINIE DES BUNDES  

Das BMU hat 2008 die Klimaschutzinitiative gestartet, die in einen nationalen und einen 
internationalen Teil gegliedert ist. Die nationale Klimaschutzinitiative (NKI) enthält eine 
Reihe von Programmen, insbesondere auch die „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutz-
projekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen 
Klimaschutzinitiative“, bekannt als Kommunalrichtlinie. Die Kommunalrichtlinie beinhaltet 
sowohl strategisch-konzeptionelle Förderbereiche als auch die Förderung investiver Maßnahmen. 
Antragsberechtigt sind Kommunen (Städte, Gemeinden, Landkreise) sowie Zusammenschlüsse, 
an denen ausschließlich Kommunen beteiligt sind.  

Im Folgenden werden zunächst bundesweite Ergebnisse für die gesamte Kommunalrichtlinie 
dargestellt, basierend auf Unterlagen des PtJ und des BMU. Im Anschluss daran werden, der 
Systematik dieses Statusberichtes folgend, hier zunächst die strategisch-konzeptionellen 
Förderbereiche dargestellt; der investive Teil des Programms wird dann in Kapitel 6.1 be-
handelt. 

3.9.1 BUNDESWEITE ENTWICKLUNG 

Grafik 37 zeigt die Entwicklung der bewilligten Vorhaben der Kommunalrichtlinie. Bemerkens-
wert ist der zwischenzeitliche Rückgang in den Jahren 2014 und 2015, in der Folge erholten 
sich die Zahlen wieder. Der Rückgang 2014 dürfte im Wesentlichen durch die weggefallene 
Förderung der Straßenbeleuchtung bedingt sein, 2015 dürfte sich die Flüchtlingskrise auf die 
Prioritäten in den Kommunen ausgewirkt haben. 

In den Jahren 2008 bis 2018 wurden bundesweit über 15.000 Vorhaben mit einem Volumen 
von knapp 650 Mio. € gefördert. Bei der Gesamtzahl der Vorhaben war Baden-Württemberg 
mit steigender Tendenz stets in der Spitzengruppe und hat insgesamt die größte Zahl an be-
willigten Vorhaben (rund 3.000). Bezogen auf die Einwohnerzahl liegt das Land hinter 
Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen auf Rang vier, gleiches gilt für die 
einwohnerbezogene Fördersumme. Die genannten Zahlen umfassen u.a. Einstiegsberatungen, 
integrierte Klimaschutzkonzepte, Teilkonzepte, Klimaschutzmanager und eine große Anzahl 
von investiven Vorhaben, insbesondere im Bereich Beleuchtung. Bei den Förderschwerpunkten 
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dominieren deutlich die investiven Vorhaben, sowohl auf Bundesebene (Grafik 38) wie 
auch im Land.  

 
Grafik 37: Kommunalrichtlinie 2008-2018: Entwicklung der Bewilligungszahlen für alle Vorhaben 
von Kommunen (strategische und investive Förderbereiche) (Darstellung KEA-BW nach [19]) 

 
Grafik 38: Kommunalrichtlinie 2008-2018, Vorhaben bundesweit nach Förderschwerpunkten  
(Darstellung KEA-BW nach [19]) 

Im Folgenden werden strategischer und investiver Teil der Kommunalrichtlinie separat 
betrachtet. Beim strategischen Teil der Kommunalrichtlinie liegt Baden-Württemberg bei der 
absoluten Zahl der Vorhaben (331) im Zeitraum 2008 bis 2017 hinter Nordrhein-Westfalen 
(537) und Bayern (375) an dritter Stelle, bei der einwohnerbezogenen Wertung allerdings 
nur knapp über dem Mittelwert von knapp 30 Vorhaben pro Mio. Einwohner (Grafik 39) 
bzw. hinsichtlich der Pro-Kopf-Fördersumme mit 1,30 € pro Einwohner sogar unter dem 
Mittelwert von 1,55 € pro Einwohner (Grafik 40). An der Spitze liegt hier das Saarland mit 
3,26 € pro Einwohner vor Niedersachsen mit 2,54 € pro Einwohner. 
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Grafik 39: Kommunalrichtlinie 2008-2017, strategische Vorhaben nach Bundesländern, Anzahl 
bewilligter Vorhaben absolut sowie einwohnerbezogen (Darstellung KEA-BW nach [20]) 

 
Grafik 40: Kommunalrichtlinie 2008-2017, strategische Vorhaben nach Bundesländern, 
Fördersummen absolut sowie einwohnerbezogen (Darstellung KEA-BW nach [20]) 

Bei den investiven Vorhaben liegt Baden-Württemberg in absoluten Zahlen sowohl nach der 
Zahl der bewilligten Vorhaben (Grafik 41) als auch hinsichtlich der Fördersumme (Grafik 42) 
bundesweit an der Spitze; bei einwohnerbezogenen Zahlen jedoch nur auf Rang vier. Auch 
hinsichtlich der erzielten CO2-Minderung liegt das Land deutlich an der Spitze, sowohl bei 
der absoluten Menge als auch beim einwohnerbezogenen Wert (Grafik 43). 
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Grafik 41: Kommunalrichtlinie 2008-2017, Investive Vorhaben nach Bundesländern, Anzahl 
bewilligter Vorhaben absolut sowie einwohnerbezogen (Darstellung KEA-BW nach [20]) 

 
Grafik 42: Kommunalrichtlinie 2008-2017, Investive Vorhaben nach Bundesländern, 
Fördersummen absolut sowie einwohnerbezogen (Darstellung KEA-BW nach [20]) 

 
Grafik 43: Kommunalrichtlinie 2008-2017, Investive Vorhaben nach Bundesländern, CO2-
Minderung absolut sowie einwohnerbezogen (Darstellung KEA-BW nach [20]) 
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3.9.2 STRATEGISCH-KONZEPTIONELLER TEIL (BADEN-WÜRTTEMBERG) 

EINSTIEGSBERATUNG 

Seit 2013 fördert das BMU im Rahmen der Kommunalrichtlinie auch sogenannte Einstiegs-
beratungen für Kommunen, die am Anfang ihrer Klimaschutzaktivitäten stehen. In diesem 
Kontext wurde in Baden-Württemberg ein Pilotprojekt durchgeführt, das vom Umwelt-
ministerium gefördert wurde. In diesem Projekt wurde das vom ifeu, der Deutschen Umwelt-
hilfe (DUH) und dem Klima-Bündnis entwickelte Instrumentarium „Coaching kommunaler 
Klimaschutz“ verwendet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regionaler Energieagenturen 
erhielten hierzu eine spezielle Schulung. In der Folge wurde das Programm in Baden-Württem-
berg unter dem Titel „KlimaimPuls“ kommuniziert. Mit der Novellierung der Kommunal-
richtlinie 2019 wurden die Bedingungen für den nun Fokusberatung genannten Fördertat-
bestand in einigen Punkten geändert; insbesondere steht nun die Erarbeitung konkreter Maß-
nahmen im Vordergrund. 

 
Grafik 44: Einstiegsberatungen nach Einwohnern (Darstellung KEA-BW nach [21], Stand 6/19) 

Seither haben (nur) 47 (2017: 45) meist kleinere Kommunen im Land dieses Förderangebot 
in Anspruch genommen, in denen insgesamt etwa 380.000 Einwohner leben; fünf dieser 
Kommunen haben im Anschluss ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellen lassen. Damit 
weist Baden-Württemberg zwar die mit Abstand größte Anzahl von Einstiegsberatungen unter 
den Ländern auf (bundesweit nur 133 Fälle seit Programmstart (2017: 108)), dennoch sollte 
die Teilnahme an diesem Programm noch deutlich gesteigert werden.  

Wie Grafik 44 zeigt, finden die Einstiegsberatungen relativ gesehen vor allem bei kleineren 
Kommunen Interesse, was auch der Intention des Angebotes entspricht. Sehr kleine 
Kommunen (unter 5.000 Einwohner) werden allerdings auch von diesem Format nicht 
genügend erreicht. Für Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern ist das Format weniger 
geeignet und wird auch nicht wahrgenommen. 
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Grafik 45: Kommunen, die eine Einstiegsberatung wahrgenommen haben  
(Darstellung KEA-BW nach [21], Stand 6/19) 

INTEGRIERTE KLIMASCHUTZKONZEPTE 

Ein Klimaschutzkonzept dient als strategische Entscheidungsgrundlage für Politik und Ver-
waltung. Es zeigt auf, welche technischen und wirtschaftlichen CO2-Minderungspotentiale 
bestehen und welche Maßnahmen empfohlen werden, um Emissionen und Energieverbräuche 
zu reduzieren. Zugleich werden Minderungsziele festgelegt und Methoden zur Überprüfung 
der Zielerreichung vorgeschlagen.  

Neben einer Bestandsaufnahme der Energieverbräuche und der CO2-Emissionen werden die 
Einsparpotentiale ermittelt und in den verschiedenen Handlungsfeldern geeignete Maßnahmen 
zur Erreichung der Klimaschutzziele aufgezeigt. Ein integriertes Klimaschutzkonzept betrachtet 
die gesamte räumliche Einheit einer Stadt oder Gemeinde und berücksichtigt in der Regel 
sämtliche Sektoren: Neben den öffentlichen Liegenschaften sind dies auch die privaten Haus-
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halte, Industrie und Gewerbe, der Verkehrsbereich etc. Der Zeithorizont umfasst die nächsten 
zehn bis 20 Jahre.  

Die ersten kommunalen Klimaschutzkonzepte wurden in den 1990er Jahren von einigen 
engagierten Kommunen in der Folge der UN-Umweltkonferenz von Rio erstellt. Doch erst 
mit Beginn der Förderung durch den Bund im Rahmen der Kommunalrichtlinie im Jahr 2008 
wurde der Ansatz der integrierten Klimaschutzkonzepte in die Breite getragen. Das Antrags-
aufkommen aus Baden-Württemberg im zeitlichen Verlauf zeigt Grafik 46. Nach einem Maxi-
mum 2014 war die Zahl der Bewilligungen stetig rückläufig, stieg aber 2019 wieder deutlich 
an (es wurden nur die Daten bis 30.06. ausgewertet). 

  
Grafik 46: Entwicklung der Bewilligungen integrierter Klimaschutzkonzepte in Baden-Württemberg 
(2019 erstes Halbjahr) (Darstellung KEA-BW nach [21]) 

In Baden-Württemberg verfügen insgesamt 142 Städte (2017: 131), 217 Gemeinden (183) 
sowie 27 Landkreise (25) über ein integriertes Klimaschutzkonzept (Quelle: Erhebungen der 
KEA-BW). Diese Zahl beinhaltet auch diejenigen Kommunen, die ein solches Konzept unab-
hängig von der Förderung des Bundes erstellen ließen, sowie Kommunen, die ein Konzept im 
Zusammenschluss, im Verwaltungsverband oder im Rahmen eines Landkreiskonzepts er-
stellen ließen. In diesen Städten und Gemeinden leben gut 6,5 Mio. Einwohner (die Konzepte, 
die nur auf Landkreise bezogen sind, wurden dabei nicht berücksichtigt).  

Das bedeutet umgekehrt, dass zwei Drittel der Kommunen (mit etwa 40 % der Einwohner) im 
Land noch über kein Klimaschutzkonzept verfügen. 48 der Städte und Gemeinden (2017: 46) 
sowie 18 der Landkreise (2017: 16) mit integriertem Klimaschutzkonzept nehmen zugleich am 
European Energy Award (eea) teil (Kapitel 3.10). Tabelle 5 stellt nochmals differenziert die 
Art der Konzepterstellung dar.  

Tabelle 5: Art der Konzepterstellung durch Städte/Gemeinden und Landkreise [21] [22]  
(angegeben ist jeweils die Zahl der Kommunen, nicht die Zahl der Konzepte, Stand 6/19) 

Eigenes Klimaschutzkonzept (KSK) Städte/Gemeinden 132 (131) 
KSK Landkreise 27 (25) 
KSK Städte/Gemeinden über den Landkreis 155 (129) 
KSK Städte/Gemeinden über Gemeindeverwaltungsverband 39 (35) 
KSK im Zusammenschluss mehrerer Kommunen 22 (13) 
KSK Städte/Gemeinden ohne BMU-Förderung 11 (11) 
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Grafik 47: Städte und Gemeinden bzw. Landkreise mit integriertem Klimaschutzkonzept 
(Darstellung KEA-BW nach [21] [22], Stand 6/19) 

Dabei ist anzumerken, dass Landkreiskonzepte, die Kommunen miteinbeziehen, einerseits 
helfen, Synergien zu erschließen, andererseits aber meist nicht die Bearbeitungstiefe indi-
vidueller Konzepte aufweisen. Bei den nicht vom BMU geförderten Konzepten ist zu berück-
sichtigen, dass eine Qualitätssicherung in Form der Prüfung durch den Projektträger Jülich 
(PtJ) nicht gegeben ist.  

Auch hier lässt sich feststellen, dass der Anteil der einschlägig aktiven Kommunen mit der 
Einwohnerzahl ansteigt. Zugleich zeigt Grafik 48, dass kleinere Kommunen häufiger die 
(sinnvolle) Möglichkeit wahrnehmen, Konzepte im Zusammenschluss, im Rahmen eines 
Verwaltungsverbands oder eines landkreisweiten Konzepts zu erstellen. Alle Großstädte im 
Land verfügen über ein integriertes Klimaschutzkonzept, jedoch nur rund zwei Drittel der 
Städte von 50-100.000 Einwohnern. 
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In der seit 2019 geltenden Fassung der Kommunalrichtlinie ist vorgesehen, dass integrierte 
Klimaschutzkonzepte nicht mehr wie bisher durch externe Dienstleister erstellt werden, 
sondern durch den Klimaschutzmanager bzw. die Klimaschutzmanagerin, d.h. Klimaschutz-
konzept und -management sind zeitgleich zu beantragen. Externe Expertise wird nur noch in 
beschränktem Umfang gefördert. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Neuregelung auf die 
weitere Entwicklung auswirken wird. 

 
Grafik 48: Erstellung integrierter Klimaschutzkonzepte in Baden-Württemberg nach Einwohnern 
(„individuell“: Konzept für einzelne Kommune, „im Verbund:“: Klimaschutzkonzepte durch land-
kreisweite Konzepte, Verwaltungsverbände etc.) (Darstellung KEA-BW nach [21] [22], Stand 6/19) 

KLIMASCHUTZ-TEILKONZEPTE 

Neben den integrierten Klimaschutzkonzepten wurden im Rahmen der Kommunalrichtlinie 
auch sogenannte Klimaschutz-Teilkonzepte gefördert. Diese decken nach der früheren Regelung 
(Merkblatt zur Kommunalrichtlinie Juli 2017) die folgenden Handlungsfelder ab: 

Klimaanpassung und Klimaschutz innovativ 
▪ Klimagerechtes Flächenmanagement 
▪ Anpassung an den Klimawandel 
▪ Innovative Klimaschutzteilkonzepte 

Liegenschaften und Mobilität 
▪ Klimaschutz in eigenen Liegenschaften und Portfoliomanagement  
▪ Klimafreundliche Mobilität in Kommunen  
▪ Klimaschutz in Industrie- und Gewerbegebieten  

Energie und Technik 
▪ Erneuerbare Energien  
▪ Integrierte Wärmenutzung in Kommunen  
▪ Green-IT-Konzepte  

Abfall und Wasser 
▪ Teilkonzept Klimafreundliche Abfallentsorgung  
▪ Potentialstudie zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen aus 

Siedlungsabfalldeponien  
▪ Klimafreundliche Trinkwasserversorgung  
▪ Klimafreundliche Abwasserbehandlung  
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Grafik 49: Städte und Gemeinden bzw. Landkreise mit Klimaschutz-Teilkonzept  
(Darstellung KEA-BW nach [21] [22], Stand 6/19) 

Im Land haben bisher 58 Städte (2017: 47), 16 Gemeinden (15) sowie 16 Landkreise (15) 
Teilkonzepte erstellen lassen, teilweise auch mehrere. Führend sind der Kreis Böblingen und 
der Rhein-Neckar-Kreis mit jeweils acht Anträgen. Grafik 49 zeigt die Verteilung auf die 
Landkreise.  
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Grafik 50: Entwicklung der Bewilligungen von Klimaschutz-Teilkonzepten in Baden-Württemberg 
(2019 erstes Halbjahr, Darstellung KEA-BW nach [21]) 

Das Antragsaufkommen war über die Jahre relativ gleichmäßig, abgesehen vom Peak im Jahr 
nach dem Inkrafttreten der Richtlinie. Die mit Abstand meisten Teilkonzepte im Land haben 
die kommunalen Liegenschaften zum Gegenstand, gefolgt von Siedlungsabfall-Deponien, 
Mobilitätskonzepten, integrierter Wärmenutzung sowie Industriegebieten; andere Themen 
sind marginal, wie Tabelle 6 zeigt. 

Tabelle 6: Anzahl der Teilkonzepte in Baden-Württemberg nach Handlungsfeldern [21], Stand 6/19 

Programmteil Anzahl 
Klimaschutz in eigenen Liegenschaften 53 
Klimafreundliche Mobilität 20 
Potentialstudie Siedlungsabfalldeponien 17 
Integrierte Wärmenutzung 12 
Anpassung an den Klimawandel 7 
Klimaschutz in Industriegebieten 2 
Klimafreundliche Trinkwasserversorgung 2 
Abwasserbehandlungsanlagen 1 
Summe 114 

Mit der Novellierung der Richtlinie, die zum 1.1.2019 in Kraft trat, ist der Begriff „Teil-
konzepte“ entfallen. Stattdessen werden nun sogenannte Klimaschutzkonzepte zur klima-
freundlichen Wärme- und Kältenutzung und zur klimafreundlichen Mobilität gefördert. 
Weiterhin wurde der Fördertatbestand „Potentialstudien“ eingeführt. Diese können folgende 
Bereiche umfassen: 

▪ Abfallentsorgung, 
▪ Siedlungsabfalldeponien, 
▪ Abwasserbehandlungsanlagen, 
▪ Trinkwasser, 
▪ Nutzung von Abwärme aus Industrie und Gewerbe, 
▪ Digitalisierung. 
 

Diese Potentialstudien sollen einen konkreten Fahrplan für Umsetzungsempfehlungen von 
investiven und strategischen Klimaschutzmaßnahmen aufzeigen. Der Fokus liegt auf kurz-
fristig umsetzbaren Maßnahmen, die sich in eine langfristige Strategie einbetten [23]. 
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Gänzlich entfallen sind die Bereiche Klimaanpassung sowie eigene Liegenschaften; für 
ersteres ist eine Förderung im Rahmen der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klima-
wandel (DAS) geplant, für letzteres wurden die Bedingungen der BAFA-Energieberatung 
auch auf (kommunale) Nichtwohngebäude ausgeweitet.  

KLIMASCHUTZMANAGEMENT 

Für die Umsetzung von Klimaschutzkonzepten sind personelle Ressourcen zwingend not-
wendig. Folgerichtig fördert das BMU daher die Schaffung von Stellen für ein Klimaschutz-
management mit bis zu 65 % Zuschuss für die Dauer von maximal fünf Jahren. Wie oben 
bereits erwähnt, wird das Klimaschutzmanagement nun nur noch gemeinsam mit der Konzept-
erstellung gefördert, welche dann auch durch den oder die Klimaschutzmanager/in durchzu-
führen ist. Ob diese Neukonzeption der Förderung erfolgreich sein wird, muss sich noch 
erweisen. 

 
Grafik 51: Klimaschutzmanagement in den Kommunen nach Einwohnern (ohne Klimaschutz-
management in den Landkreisen, Darstellung KEA-BW nach [21], [22], Stand 6/19) 

Nach Kenntnis der KEA-BW verfügen derzeit 21 Landkreise (2017: 17) sowie 133 Städte und 
Gemeinden (2017: 97) mit zusammen rund 4,7 Mio. Einwohnern über ein Klimaschutz-
management; bei 49 davon ist die Stelle beim Verwaltungsverband (GVV) angesiedelt, so dass 
eine Person für mehrere Kommunen zuständig ist. Umgekehrt gibt es Städte, die mehr als 
eine Stelle für das Klimaschutzmanagement vorgesehen haben. Die genannten Zahlen sind 
also nicht identisch mit der Zahl der Stellen. Die Stellen der Landkreise sind in manchen 
Fällen bei der jeweiligen Energieagentur angesiedelt. (Auch hierbei sind nicht nur die BMU-
geförderten Stellen erfasst, sondern alle Kommunen, die eine solche Stelle vorhalten, sofern 
dieser Umstand der KEA-BW bekannt ist. Abweichend zum Bericht von 2017 sind nun auch 
Stellen berücksichtigt, die speziell für Energiesparmodelle an Schulen zuständig sind, also 
nicht integrierte Konzepte betreuen.) 

Grafik 51 zeigt, dass zwar bereits ein recht großer Anteil der größeren Städte über ein Klima-
schutzmanagement verfügt, jedoch nur gut 40 % der Kommunen mit 20.000-50.000 Ein-
wohnern. Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern haben nur in wenigen Fällen ein 
eigenes Klimaschutzmanagement; hier sollten Lösungen im Verbund stärker befördert werden. 

Die KEA-BW unterstützt die Arbeit der Klimaschutzmanagerinnen und -manager bei 
fachlichen Anfragen und mit regelmäßigen Netzwerktreffen, die vor allem dem Erfahrungs-
austausch dienen. In Grafik 52 sind die Kommunen bzw. Landkreise mit Klimaschutz-
management dargestellt. 
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Grafik 52: Städte und Gemeinden bzw. Landkreise mit Klimaschutzmanagement  
(Darstellung KEA-BW nach [21], [22], Stand 6/19) 

3.10 EUROPEAN ENERGY AWARD 

Der European Energy Award (eea) ist ein Programm für umsetzungsorientierte Energie- und 
Klimaschutzpolitik in Städten, Gemeinden und Landkreisen. Er ist prozessorientiert angelegt 
und dient der Energieeinsparung, der effizienten Nutzung von Energie und der Steigerung 
des Einsatzes regenerativer Energien. Auf der Grundlage einer systematischen Ist-Analyse 
bewertet die Kommune den Stand ihrer energie- und klimapolitischen Arbeiten und ermittelt 
eigene Stärken und Schwächen. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden relevante Maßnahmen 
identifiziert, geplant und umgesetzt.  

Der eea hat seine Ursprünge Ende der 1990er Jahre in der Schweiz und in Vorarlberg/Öster-
reich. In den Folgejahren wurde er auch in Deutschland eingeführt, zunächst in Nordrhein-
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Westfalen, 2006 dann auch in Baden-Württemberg. Seither wird die Teilnahme am eea durch 
das Programm Klimaschutz-Plus gefördert. 

 
Grafik 53: Kommunen, die am European Energy Award teilnehmen  
(Darstellung KEA-BW nach [24], Stand 6/19) 

Alle drei Jahre wird die Arbeit der Energieteams einer externen Auditierung unterzogen, um 
die erreichten Fortschritte zu quantifizieren. Erreicht die Kommune 50 % der möglichen 
Punkte, wird der European Energy Award verliehen, bei 75 % der European Energy Award 
Gold. Durch die systematische Erfassung der bisherigen Arbeit sowie durch die Planung und 
Umsetzung neuer Projekte wird die Energieeffizienz in den Kommunen kontinuierlich gesteigert.  

Derzeit (30.06.2019) nehmen 102 Städte und Gemeinden sowie 23 Landkreise am eea teil. 
Damit befinden sich mehr als ein Drittel der aktuell 307 eea-Kommunen Deutschlands in 
Baden-Württemberg. 91 Städte und Gemeinden im Land sind bereits zertifiziert, elf davon 
erreichten den „Gold“-Status; bei den Landkreisen sind 16 zertifiziert, vier davon mit dem 
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eea Gold. 48 Städte und Gemeinden sowie 18 Landkreise, die am eea teilnehmen, verfügen 
zugleich über ein integriertes Klimaschutzkonzept (siehe oben, Seite 51).  

Führend ist der Kreis Ravensburg mit 22 Kommunen vor Biberach mit 13 Kommunen. Das 
Beispiel zeigt, wie dieses Klimaschutzinstrument insbesondere durch das große Engagement 
der lokalen Energieagentur in der ganzen Region verankert werden kann. 

 
Grafik 54: Teilnahme von Kommunen am eea nach Einwohnern  
(Darstellung KEA-BW nach [24], Stand 6/19) 

Der eea hat sich durchaus auch für kleinere Kommunen bewährt. Allerdings haben 77 % der 
Kommunen in Baden-Württemberg weniger als 10.000 Einwohner, jedoch nur 50 % der teil-
nehmenden Kommunen. In Grafik 54 ist zu sehen, dass vor allem größere Kommunen teil-
nehmen, bei den Großstädten der Anteil dann aber wieder geringer ist.  

3.11 LEITSTERN ENERGIEEFFIZIENZ 

Die Idee zum Projekt „Leitstern Energieeffizienz“ entstand in der Arbeitsgruppe „Energie 
und Klima“ des Beirats der Landesregierung für nachhaltige Entwicklung. Der Wettbewerb 
wendet sich an Land- und Stadtkreise in Baden-Württemberg. Er wurde vom Zentrum für 
Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) in enger Abstimmung 
mit den kommunalen Landesverbänden ausgearbeitet und auch betreut. 

Der Wettbewerb fand nach 2014, 2015 und 2016 im Jahr 2018 zum vierten Mal statt. Ziel 
des Wettbewerbs ist nicht nur die Auszeichnung der insgesamt führenden Kreise, sondern 
die Schaffung von Transparenz über die Aktivitäten und die erzielten Ergebnisse der Kreise 
sowie die Würdigung besonders interessanter und vielversprechender Initiativen auf Kreis-
ebene. Erfahrungsaustausch und Verbreitung gelungener Aktionen (voneinander Lernen) 
bilden einen weiteren Schwerpunkt. 2018 nahmen insgesamt 28 Kreise, davon fünf Stadt-
kreise, am Wettbewerb teil. Insgesamt haben bisher bereits 28 Land- und sieben Stadtkreise 
mindestens einmal am Leitstern Energieeffizienz teilgenommen. Eine Gesamtübersicht gibt 
Tabelle 35 im Anhang [25].  

Im Jahr 2019 widmete sich der Wettbewerb im Rahmen einzelner Workshops wie schon 2017 
dem Erfahrungsaustausch zu ausgewählten Themen; im Jahr 2020 geht er in eine neue Runde 
(Preisverleihung 1. Dezember 2020) und wird künftig weiterhin im zweijährigen Turnus 
durchgeführt.  
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Grafik 55: Teilnehmende Kreise beim Leitstern Energieeffizienz 
 (Darstellung KEA-BW nach [25], Stand 6/19)  

Der Wettbewerb Leitstern Energieeffizienz ist modular aufgebaut. Wegen der herausragenden 
Bedeutung der Energieeffizienz im Wärmebereich lag der Fokus des Wettbewerbs im Jahr 
2014 auf Indikatoren aus diesem Bereich. Im Jahr 2015 wurde der Wettbewerb um den Sektor 
Strom erweitert. 2016 kam schließlich der Sektor Verkehr hinzu, so dass nun alle wesentlichen 
Effizienzsektoren abgebildet sind. Insgesamt wurde in den vier vergangenen Wettbewerben 
deutlich, dass der Leitstern dazu beiträgt, das Thema Energieeffizienz auf Kreisebene stärker 
in den Fokus zu rücken. Der Leitstern zeigt den Kreisen ihre eigenen Stärken und Schwächen 
im landesweiten Vergleich auf und stellt für die Kreise und das Land eine verbesserte Daten-
basis bereit.  

Die Wettbewerbsergebnisse werden im Internet auf der gleichnamigen Website veröffentlicht 
(https://www.leitstern-energieffizienz-bw.de), jeweils die Top 10 namentlich und die weiteren 
Teilnehmer anonymisiert. Den Kreisen werden jeweils ihre individuellen Ergebnisse zur 

https://www.leitstern-energieffizienz-bw.de/
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Verfügung gestellt. Zudem erhält jeder Kreis eine individuelle Stärken-Schwächen-Analyse 
und Empfehlungen zur weiteren Verbesserung. 

Für die Teilnahme am Leitstern Energieeffizienz können die Stadt- und Landkreise eine Fest-
betragsförderung im Klimaschutz-Plus-Programm beantragen. Zudem wird dort auch ein 
Bonus gewährt beim Zuschuss für CO2-Minderungsmaßnahmen, wenn der Stadt- oder Land-
kreis im Jahr vor Antragstellung am Leitstern-Wettbewerb teilgenommen hat. 

In mehreren Workshops wurden gelungene Aktionen vorgestellt, Erfolgsfaktoren diskutiert 
und Erfahrungen ausgetauscht. Von besonders gelungenen Aktivitäten und Maßnahmen 
wurde eine Best-Practice-Sammlung erstellt. 

Für eine möglichst objektive Bewertung wurde ein umfassendes Indikatorensystem entwickelt, 
das einerseits die Anstrengungen und Aktivitäten der Land- und Stadtkreise zur Verbesserung 
der Energieeffizienz (Input-Indikatoren) und andererseits messbare Erfolge (Output-Indikatoren) 
berücksichtigt. Die zur Bildung der Indikatoren erforderlichen Daten wurden mittels Frage-
bögen direkt bei den Kreisen erhoben oder amtlichen Statistiken, Förderprogrammen auf 
Bundes- und Landesebene sowie zahlreichen weiteren Quellen entnommen. 

Tabelle 7: Preisträger im „Leitstern Energieeffizienz“ der Jahre 2014, 2015, 2016 und 2018 [25] 

Preisträger 2014 2015 2016 2018 
1. Platz Göppingen Böblingen Ravensburg Göppingen 
2. Platz Rems-Murr Rems-Murr Böblingen Ravensburg 
3. Platz Böblingen Zollernalb Göppingen Rottweil 
Input-
Indikator Calw Böblingen Stadt Karlsruhe Stadt Karlsruhe 

Output-
Indikator Stadt Heidelberg Schwäbisch Hall Schwäbisch Hall Schwäbisch Hall 

Sonderpreis Stadt Karlsruhe  
(Effizienz-Innovation) 

Stadt Karlsruhe 
(Effiziente 
Stromnutzung) 

Stadt Karlsruhe 
(Unternehmens-
Innovation) 

Stadt Karlsruhe 
(Effizienz im 
Wärmebereich) 

Sonderpreis Rems-Murr (Presse/ 
Öffentlichkeitsarbeit) 

Stadt Heidelberg 
(Akteursvernetzung) 

Tuttlingen (Bildung 
Nutzersensibilis.) 

Stadt Heidelberg 
(Effizienzmaßn.) 

Sonderpreis       Calw (nachhaltiger 
Tourismus) 

Aus den einzelnen Indikatoren werden zwei Gruppenindikatoren für Input und Output-
Indikatoren gebildet. Insgesamt ist beim Input-Gruppenindikator eine sehr breite Streuung 
der Ergebnisse vorhanden. Die Bewertungen liegen zwischen 14 % und 95 % (2016: 12 % 
und 96 %). Es gibt also ein sehr starkes Gefälle zwischen den Kreisen, was aber auch ein 
großes Verbesserungspotential aufzeigt. Zudem weisen auch bei den besten Kreisen einige 
Indikatoren noch Verbesserungspotential auf, und schwächere Kreise können durchaus in 
einigen Indikatoren gute Plätze erzielen. Beim Gruppenindikator für den messbaren Output-
Bereich ist 2018 der Abstand zwischen Spitzengruppe und Nachzüglern bei diesem Indikator 
wesentlich geringer als beim Gruppen-Input-Indikator. Die Werte liegen zwischen 20 % und 
62 % (2016: 24 % und 64 %). Im Gesamtergebnis ist die Streuung nochmals geringer, die 
Werte liegen zwischen 32 % und 63 %. 

Ein ausführlicher Bericht zum Leitstern Energieeffizienz mit detaillierten Ergebnissen und 
Erläuterungen zu den einzelnen Indikatoren ist unter www.leitstern-energieeffizienz-bw.de 
zu finden.  

http://www.leitstern-energieeffizienz-bw.de/
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STRATEGISCHE AKTIVITÄTEN IN DEN KREISEN 

Grafik 56 zeigt gesamthaft die oben dargestellten strategischen Aktivitäten im Land auf 
Ebene der Kreise im Überblick. 35 Stadt- und Landkreise verfügen über ein integriertes 
Klimaschutzkonzept, 25 nehmen am eea teil, auf 21 Kreise trifft beides zu. Am Leitstern 
Energieeffizienz haben sich 35 Kreise zumindest einmal beteiligt. 29 Kreise haben ein 
Klimaschutzmanagement eingeführt. 

 
Grafik 56: Integrierte Klimaschutzkonzepte, Klimaschutzmanagement, Teilnahme an eea und 
Leitstern Energieeffizienz (Darstellung KEA-BW nach [21], [22], [24], [25], Stand 6/19) 

3.12 MASTERPLAN 100 % KLIMASCHUTZ 

Seit 2012 unterstützt das BMU mit der Nationalen Klimaschutzinitiative bundesweit 41 aus-
gewählte Kommunen und Landkreise mit dem Masterplan „100 % Klimaschutz“. Master-
plan-Kommunen verpflichten sich, ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 um 95 % gegen-
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über 1990 zu senken und ihren Verbrauch an Endenergie in diesem Zeitraum zu halbieren. 
Masterplan-Kommunen verfolgen diese klimapolitischen Ziele intensiv durch die Einführung 
eines Prozessmanagements zur kurz-, mittel- und langfristigen Implementierung ökologisch 
und ökonomisch sinnvoller Maßnahmen, insbesondere durch 

▪ die Ausschöpfung der Potentiale zur Steigerung von Energieeffizienz und Energie-
einsparung, 

▪ die Förderung eines nachhaltigen Lebensstiles bei Nutzern und Konsumenten sowie 
eines nachhaltigen Wirtschaftens in lokalen Unternehmen im Rahmen von Suffizienz- 
und Konsistenzstrategien, 

▪ die Nutzung erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung, insbesondere aus 
regionalen Quellen und 

▪ den Aufbau von nachhaltigen regionalen Stoffkreisläufen. 

Diese anspruchsvollen Ziele erfordern einen umfassenden Strukturwandel vor Ort, für den 
langfristige Organisations- und Managementprozesse in Gang gesetzt werden müssen. 
Masterplan-Kommunen erzeugen eine Ausstrahlungswirkung auf weitere Kommunen, die 
von den Masterplan-Kommunen lernen und sich an ihnen orientieren sollen. Während des 
Förderzeitraumes erstellen sie einen Masterplan, den sie mit konkreten Klimaschutzmaß-
nahmen unterlegen, und beginnen mit deren Umsetzung [26]. Aus Baden-Württemberg sind 
die Städte Heidelberg (seit 2012) und Stuttgart (seit 2016) an diesem Prozess beteiligt. Hier ist 
anzumerken, dass mit Blick auf die Klimaschutzziele von Bund und Land zweifellos alle 
Kommunen diese Ziele zu erreichen haben. 

3.13 INTEGRIERTE QUARTIERSKONZEPTE UND SANIERUNGSMANAGEMENT 

Das KfW-Programm Energetische Stadtsanierung (Programmnummer 432) wurde Ende 2011 
veröffentlicht. Es erweitert den energetischen Sanierungsprozess vom Einzelgebäude hin zum 
Quartier. Das BMU stellt hierfür Fördermittel aus dem Energie- und Klimafonds (EKF) bereit. 
Gefördert werden quartiersbezogene energetische Konzepte sowie Sanierungsmanagement. 
Das Programm eröffnet flexible Strategien für die unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten. 
Es verknüpft Anforderungen an die energetische Gebäudesanierung, an effiziente Energie-
versorgungssysteme und den Ausbau erneuerbarer Energien mit demografischen, ökonomischen, 
städtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen Fragestellungen. Ein Sanierungsmanagement 
kann die Umsetzung als kooperativen Prozess begleiten und beschleunigen. 

Integrierte Quartierskonzepte zeigen unter Beachtung städtebaulicher, denkmalpflegerischer, 
baukultureller, wohnungswirtschaftlicher, demografischer und sozialer Aspekte die technischen 
und wirtschaftlichen Energieeinsparpotentiale im Quartier auf. Sie untersuchen, mit welchen 
Maßnahmen kurz-, mittel- und langfristig die CO2-Emissionen reduziert werden können. 
Die Konzepte bilden eine zentrale Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für eine an der 
Gesamteffizienz energetischer Maßnahmen ausgerichtete quartiersbezogene Investitions-
planung. Aussagen zur altersgerechten Sanierung des Quartiers, zum Barriere-Abbau im 
Gebäudebestand und in der kommunalen Infrastruktur können ebenso Bestandteil der Konzepte 
sein wie Aussagen zu seiner Sozialstruktur und den Auswirkungen der Sanierungsmaßnahmen 
auf die Bewohnerinnen und Bewohner [27], [28].  

Baden-Württemberg weist bundesweit den mit Abstand größten Anteil bei den Anträgen zur 
Energetischen Stadtsanierung auf: Stand Juni 2019 waren es 319 von bundesweit 1.186 
bewilligten Anträgen, dies entspricht einem Anteil von rund 27 %. (2017: 227 bzw.30 %) 
Diese Zahlen beinhalten sowohl Quartierskonzepte als auch Sanierungsmanagement. Den 
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zeitlichen Verlauf des Antragsaufkommens landes- und bundesweit zeigt Grafik 57. Er stellt 
sich relativ gleichmäßig dar mit einem Rückgang im Jahr 2013 bundesweit und, weniger 
ausgeprägt, im Jahr 2014 in Baden-Württemberg. Seit 2017 stiegen die Antragszahlen im 
übrigen Bundesgebiet, während sie in Baden-Württemberg leicht zurückgingen. 

  
Grafik 57: Entwicklung der Bewilligungen im Programm KfW 432 (Konzepte + Management) 
(Darstellung KEA-BW nach [29]) 

  
Grafik 58: Bewilligungen von Quartierskonzepten und Sanierungsmanagement (2019: 1. Halbjahr; 
AVH: Anschlussvorhaben Sanierungsmanagement) (Darstellung KEA-BW nach [30]) 

Das Antragsaufkommen in Baden-Württemberg ist in Grafik 58 dargestellt, aufgeschlüsselt 
nach Konzepten und Sanierungsmanagement. (Diese Daten entstammen einer Mitteilung der 
KfW an das Umweltministerium; sie weichen, vermutlich auch wegen unterschiedlicher Zu-
ordnung zu den Förderjahren, etwas von den Daten in Grafik 57 ab, denen die Förderreports 
der KfW zugrunde liegen.) Es ist zu erkennen, wie nach Anlaufen des Programms und Fertig-
stellung der ersten Konzepte zunehmend die Anträge für das Sanierungsmanagement folgen. 
Letztere sind seit 2017 rückläufig, steigen aber 2019 wieder an. In der Summe wurden bisher 
257 Quartierskonzepte und 70 Stellen für das Sanierungsmanagement (teilweise als Anschluss-
vorhaben, also Verlängerung) bewilligt, wobei manche Kommunen bereits mehrere Konzepte 
erstellt haben: Somit sind bisher 190 Städte und Gemeinden (2017: 151) sowie zwei Land-
kreise (Karlsruhe und Reutlingen) in Sachen Quartierssanierung aktiv. 
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Grafik 59 und Grafik 60 zeigen die Kommunen mit Quartierskonzepten (manche Kommunen 
haben bereits mehrere Konzepte) und Sanierungsmanagern. Führend ist der Landkreis Karls-
ruhe; die dort ansässige Energieagentur ist bei Quartierskonzepten sehr aktiv und bietet den 
Kommunen gute Unterstützung. 

 
Grafik 59: Kommunen mit Quartierskonzept (Darstellung KEA-BW nach [30], Stand 6/19) 
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Grafik 60: Kommunen mit Sanierungsmanagement (Darstellung KEA-BW nach [30], Stand 6/19) 

Grafik 61 (Seite 66) zeigt, dass das Programm 432 überwiegend von den größeren Städten 
nachgefragt wird; acht der neun Großstädte im Land haben das Programm schon in Anspruch 
genommen, teilweise mehrfach. Dagegen ist nur etwa jede siebte der kleineren Kommunen 
unter 10.000 Einwohnern in diesem Programm aktiv. 



 Statusbericht Kommunaler Klimaschutz | Juli 2020  

 66 

 
Grafik 61: Beteiligung von Kommunen am KfW-Programm 432 nach Einwohnern  
(Darstellung KEA-BW nach [30], Stand 6/19) 

3.14 TÄTIGKEIT DES NACHHALTIGKEITSBÜROS  

Über das Nachhaltigkeitsbüro (N!-Büro) der LUBW werden verschiedene Formen der Unter-
stützung örtlicher und regionaler Nachhaltigkeitsaktivitäten angeboten [31]: 

▪ Nachhaltige Kommunalentwicklung 
Im Rahmen der Kommunalen Initiative Nachhaltigkeit werden kommunale Nachhaltigkeits-
prozesse unterstützt und begleitet. Dabei werden landesweite Informationsveranstaltungen 
und Workshops mit einem örtlichen Beratungsangebot verknüpft, um Nachhaltigkeitsprozesse 
vor Ort zu verankern. Neben einer Einstiegsberatung werden Instrumente, Prozesse und 
Strukturen nachhaltiger Kommunalentwicklung unterstützt. 

▪ Nachhaltigkeitswerkstätten in Kommunen und Landkreisen 
Anknüpfend an positive Erfahrungen und Veranstaltungsformen, die die Bürgerschaft mit 
einbeziehen, unterstützt die Kommunale Initiative Nachhaltigkeit Kommunen und Land-
kreise bei der Durchführung von „Nachhaltigkeitswerkstätten. Diese N!-Werkstätten können 
verschiedene Ziele verfolgen: Es kann um die Frage der Zukunft des Landkreises oder der 
Kommune gehen, um einen Entwicklungsprozess, ein bestimmtes Nachhaltigkeitsthema oder 
die Erstellung eines Leitbildes. Die Nachhaltigkeitswerkstätten können auch dafür genutzt 
werden, Teilkonzepte z.B. im Bereich des Klimaschutzes mit Bürgerbeteiligung zu entwickeln. 

▪ Unterstützung von Klimawerkstätten 
Kommunen wenden schon lange und erfolgreich Werkstattveranstaltungen zur Beteiligung und 
Aktivierung ihrer Bürgerinnen und Bürger an. Anknüpfend an diese positiven Erfahrungen 
wird für Kommunen und Landkreise die Durchführung von „Klimawerkstätten für die Energie-
wende" unterstützt. Sie sollen eine Bestandsaufnahme der bisherigen Aktivitäten vornehmen 
und weitere Schritte erarbeiten. Es werden Moderationskosten in Höhe von bis zu 1.500 € 
übernommen. 

▪ Gründung und Fortführung von Klimaschutzarbeitskreisen 
Viele erfolgreiche Beispiele zeigen, wie von Ehrenamtlichen getragene Klimaschutzarbeits-
kreise vor Ort gemeinsam mit der Kommune Energiesparen und Erneuerbare Energien fördern. 
Anknüpfend an diese Erfahrungen werden für Kommunen die Gründung und der Aufbau 
solcher Klimaschutzarbeitskreise bzw. entsprechender Strukturen unterstützt. Übernommen 
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werden Moderationskosten in Höhe von bis zu 1.500 € für die Auftaktveranstaltung und die 
ersten Sitzungen. 

Tabelle 37 im Anhang zeigt die Inanspruchnahme dieser Angebote für die Jahre 2011 bis 2019 
nach Landkreisen.  

3.15 LOKALE AGENDA 21 UND EHRENAMTLICHE ENERGIEINITIATIVEN 

Die Agenda 21 wurde 1992 von 172 Staaten auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung 
der Vereinten Nationen (UNCED) in Rio de Janeiro beschlossen. Die Agenda 21 setzt Leit-
linien für das 21. Jahrhundert, vor allem zur nachhaltigen Entwicklung. Die Bedürfnisse der 
heutigen Generation sollen so befriedigt werden, dass die Chancen künftiger Generationen 
nicht beeinträchtigt werden. Die kommunale Umsetzung der Agenda 21 erfolgt durch die 
Lokale Agenda 21. Die Erarbeitung und Umsetzung von lokalen Maßnahmen soll in Zusammen-
arbeit mit der Bürgerschaft, zivilgesellschaftlichen Organisationen und der privaten Wirtschaft 
geschehen. Ein verbreitetes Motto ist „Global denken – lokal handeln!“.  

Wie eine bundesweite Untersuchung 2012 zeigte, hat sich die Lokale Agenda 21 vor Ort 
erfolgreich etabliert, wenn sie als umfassende kommunale Nachhaltigkeitsstrategie angelegt 
war. Die Fortführung erfolgte so einerseits durch umfassende Nachhaltigkeitskonzepte oder 
anderseits in vielen Kommunen durch sektorale Konzepte, wobei der Klimaschutz einen 
wichtigen Schwerpunkt bildet. Die Aktiven der Agenda21-Gruppen sind nach deren Auflösung 
größtenteils in die ehrenamtlichen Initiativen übergegangen. 

Das Land Baden-Württemberg bietet seinen Städten und Gemeinden Unterstützung für ihre 
Lokale Agenda 21 an. 1998 wurde das Agenda-Büro bei der Landesanstalt für Umweltschutz 
(seit Ende 2017 Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW)) eingerichtet. Auf-
gabe des Agenda-Büros ist die Beratung von Kommunen und von Bürgerinnen und Bürgern, 
die sich im Agenda-Prozess vor Ort engagieren möchten. 

Beginnend im Jahr 2007 wurde für Baden-Württemberg eine Nachhaltigkeitsstrategie ent-
wickelt. Das Agenda-Büro wurde 2013 als neues N!-Büro integriert; es unterstützt Aktivitäten 
im bürgerschaftlichen Klimaschutz, die einen wichtigen Beitrag für Energiewende und Klima-
schutz leisten. Hier sind viele ehrenamtliche Energieinitiativen aktiv, für die das „Landesnetz-
werk Ehrenamtlicher Energie-Initiativen LEE“ Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch bietet.  

In der Hochphase des Agenda-Prozesses (1998 bis 2002) wurden in sehr vielen Kommunen 
Agenda-Gruppen gegründet. Wie eine Untersuchung des Agenda-Büros der LUBW 2013 
zeigte, kamen inzwischen zu den Agenda-Gruppen andere ehrenamtliche Energieinitiativen 
dazu: Solar- und Energievereine sowie seit 2008 besonders Bürgerenergiegenossenschaften. 
Zwei Schwerpunkte dominieren deutlich die Arbeit der Initiativen: Information und Beratung 
sowie Investitionsprojekte in erneuerbare Energien bzw. Energiesparen. Die meisten Initiativen 
arbeiten regelmäßig mit der Kommune zusammen und haben zur Unterstützung Ansprech-
partner in der Verwaltung. Die Mehrheit der Kommunen unterstützt die Initiativen durch 
kostenlose Räumlichkeiten, Öffentlichkeitsarbeit im Gemeindeblatt und Dächer für Bürger-
energieanlagen. In der Mehrzahl der Initiativen sind Gemeinderäte als Mitglieder vertreten.  

Bei der Untersuchung wurden die Ergebnisse der Energiegenossenschaften mit den Ergebnissen 
der anderen Energie-Initiativen abgeglichen, wobei sich gravierende Unterschiede zeigen: 
Energiegenossenschaften sind wesentlich größer. Sie setzen ihren Arbeitsschwerpunkt viel 
stärker auf eigene erneuerbare Energie-Anlagen und wesentlich weniger auf Information und 
Aufklärung, als es die anderen Energie-Initiativen tun. Sie schätzen die Motivation der Be-
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völkerung als viel besser ein. Andererseits bemängeln sie sehr stark den Verwaltungsaufwand 
als das größte Hemmnis ihrer Arbeit. Energiegenossenschaften sind vor allem personell viel 
stärker mit der Kommunalpolitik verknüpft: In jeder zweiten ist der örtliche Bürgermeister 
Mitglied. 

Lokale Agenda-Gruppen und andere ehrenamtliche Initiativen zum Thema Energie und Klima-
schutz waren und sind oft die treibende Kraft in den Gemeinden zur Entwicklung von Klima-
schutzkonzepten, der Beteiligung am European Energy Award, der Gründung von Bürger-
energiegenossenschaften oder der Errichtung von PV-Anlagen oder Nahwärmesystemen 
(siehe dazu Kapitel 3.5, 3.8 und 7.6). Sie liefern damit einen substantiellen Beitrag zum Klima-
schutz. 

In den letzten Jahren hat sich ein Trend zu mehr Bürgerbeteiligung etabliert, diesmal initiiert 
durch Verwaltungen und Gemeinderäte. Insbesondere beim Thema Windkraft, aber auch bei 
Neubaugebieten, Stadtentwicklung (Ortskernsanierung), Quartiers- und Verkehrs- sowie Klima-
schutzkonzepten werden Bürger aktiv einbezogen (siehe auch Kapitel 3.9.2, 3.13, 7.3, 7.4). 
Das geschieht jedoch projektbezogen, ggf. mit Beteiligung von existierenden Agenda-Gruppen. 
Jedenfalls hat sich das Instrument der Bürgerbeteiligung in vielen Kommunen bewährt. 

Eine kontinuierliche Unterstützung durch das N!-Büro der LUBW und die Bereitstellung von 
Landesmitteln zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements sind wichtige Stützpfeiler 
des kommunalen Klimaschutzes. Das Einrichten eines Klimaschutzmanagements (siehe 
Kapitel 3.9.2) bietet durch die zusätzliche Personalkapazität ebenfalls die Chance, den Dialog 
und die Partizipation von Bürgern an der Energiewende weiter zu stärken. 

Bei einer Erhebung des N!-Büros der LUBW im Jahr 2013 wurden 120 Energieinitiativen in 
Baden-Württemberg erfasst [32]. Aktuellere Zahlen liegen derzeit nicht vor. 

3.16 NACHHALTIGES BAUEN BADEN-WÜRTTEMBERG (NBBW) 

Das Programmsystem „Nachhaltiges Bauen in Baden-Württemberg“ (NBBW) wurde 2014 
im Land eingeführt. Mit dem Projekt möchte das Land Baden-Württemberg das Bewusstsein 
für nachhaltiges Bauen schärfen und zukunftsverträgliche Bauweisen vorantreiben. Gemäß 
§ 7 Absatz 5 des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg sollen die Förderprogramme des 
Landes für den kommunalen Hochbau den Grundsätzen des nachhaltigen Bauens Rechnung 
tragen. Für die praktische Umsetzung wurden die „Nachhaltigkeitskriterien im staatlich 
geförderten kommunalen Hochbau“ entwickelt. 

Das Projekt hat die Steigerung der ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Gebäude-
qualitäten zum Ziel. Im Mittelpunkt steht der Gebäudenutzer, dessen Lebens- und Arbeits-
bedingungen funktionsgerecht, gesundheitsverträglich und behaglich sein sollen. Die im 
System verwendeten Nachhaltigkeitskriterien konzentrieren sich auf die Reduzierung des 
Energie- und Ressourcenverbrauchs, die Reduzierung der über den gesamten Lebenszyklus 
summierten Gebäudekosten, die Verwendung von gesundheits- und umweltverträglichen Bau-
stoffen und die Schaffung behaglicher Nutzungsbedingungen. Darüber hinaus wird mit den 
Kriterien vorgezeichnet, wie Planung und Bauausführung diese Qualitäten sichern können [33]. 

Nach Angaben des Umweltministeriums wurden bisher in 74 Städten und Gemeinden sowie 
acht Landkreisen 177 (2017: 67) Neubau-Projekte bearbeitet [34], dabei handelt es sich nicht in 
allen Fällen um kommunale Projekte. Seit 2017 wurde das System auch für die Anwendung 
bei Gebäudesanierungen erweitert. In Tabelle 38 im Anhang sind die Projekte nach Kreisen 
aufgelistet. Da künftig die Gewährung von Fördermitteln zunehmend an die Anwendung von 
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NBBW geknüpft sein wird, ist zu erwarten, dass die Zahl der Anwender in den kommenden 
Jahren weiterhin zunimmt. 

3.17 KLIMAFOLGENANPASSUNG UND FÖRDERPROGRAMM KLIMOPASS 

Der Klimawandel ist Realität und auch in Baden-Württemberg angekommen. Die landesweite 
Durchschnittstemperatur hat seit 1881 um 1,5 °C zugenommen. Die Folgen des Klimawandels 
wirken sich auf nahezu alle Bereiche des menschlichen Handelns aus. Zum Umgang mit den 
unvermeidbaren Folgen des Klimawandels hat die Landesregierung 2015 eine Anpassungs-
strategie beschlossen. Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind streng genommen 
nicht dem Klimaschutz zuzurechnen, welcher ja die Vermeidung bzw. Minderung der anthro-
pogenen Klimaveränderungen zum Ziel hat. Aber die vermehrt auftretenden Wetterextreme 
der letzten Jahre machen deutlich, dass Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels dringend geboten sind. In Baden-Württemberg stehen insbesondere häufigere und 
intensivere Hitzewellen (mit Dürreschäden als Folge) sowie Starkregenereignisse im Vorder-
grund. Dies betrifft vor allem auch die kommunale Ebene. Dabei sind Klimaanpassung und 
Klimaschutz keineswegs als Alternativen zu verstehen, vielmehr sind in beiden Handlungs-
feldern große Anstrengungen erforderlich. Dabei können in manchen Fällen durchaus Ziel-
konflikte zwischen beiden Bereichen bestehen, z.B. beim Thema Nachverdichtung oder der 
aktiven Kühlung von Gebäuden, die auf geeignete Weise aufzulösen sind. In jedem Fall ist 
eine integrale Betrachtung beider Problemfelder erforderlich.  

In der praktischen Umsetzung ist eine Vielzahl von Handlungsfeldern zu beachten: Neben 
verstärktem Hochwasserschutz verdient vor allem der Umgang mit Starkregenereignissen 
große Aufmerksamkeit. Auch Starkwindereignisse bis hin zu Tornados sind künftig vermehrt 
zu erwarten, was u.a. Auswirkungen auf die Ausführung baulicher Anlagen hat. Mit Blick 
auf sommerliche Hitzewellen ist die Gewährleistung einer guten Durchlüftung des Stadtraums 
(Frischluftschneisen) sowie der sommerliche Hitzeschutz an Gebäuden wichtig, weiterhin 
großzügige Verschattung und Begrünung des öffentlichen Raums. Für Neupflanzungen von 
Bäumen sind resiliente Arten auszuwählen. Kühle Rückzugsräume sowie Trinkwasserspender 
sollten öffentlich zugänglich sein. Für Alten- und Pflegeheime sollte ein Hitzewarnsystem 
eingerichtet werden. Schließlich können Aktivitäten zum Umgang mit Neophyten wie der 
Ambrosia-Pflanze oder der Tigermücke erforderlich sein. 

Sinnvolle Aktivitäten und Maßnahmen zur Klimaanpassung auf konzeptionell-strategischer 
Ebene sind die Inanspruchnahme von fachlicher Beratung und nachfolgend die Erstellung 
von Anpassungskonzepten, Klimaanalysen und Verwundbarkeitsuntersuchungen, wie sie im 
Programm KLIMOPASS des Umweltministeriums gefördert werden können.  

Die Thematik scheint die Kommunen durchaus zu beschäftigen, doch hat dies nach Wahr-
nehmung der KEA-BW bislang nur wenige operative Konsequenzen. Bisher gibt es zwar 
zahlreiche Einzelmaßnahmen, beispielsweise im Hochwasserschutz, aber nur wenige 
systematische Ansätze. Umfassende Konzepte zur Klimaanpassung liegen bisher nur in den 
Städten Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Ludwigsburg und Stuttgart vor. Die einschlägigen 
Förderprogramme des Bundes wurden nur selten in Anspruch genommen: Nur vier „Klima-
schutzteilkonzepte Klimaanpassung“ wurden für Baden-Württemberg bewilligt, der Förder-
tatbestand ist zudem in der Neufassung der Kommunalrichtlinie ab 2019 entfallen.  

Das Programm im Rahmen der Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) „Maßnahmen zur 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ des BMU ist nach Einschätzung der KEA-BW 
bei den Kommunen kaum bekannt, in Baden-Württemberg wurden als kommunale Projekte 
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lediglich das Projekt KARS vom Verband Region Stuttgart sowie die Gefährdungsanalyse 
für den Landkreis Lörrach gefördert, daneben einige Forschungsprojekte an Hochschulen. 
Bundesweit wurden bisher 148 Vorhaben gefördert (Stand April 2019), allerdings über-
wiegend Forschungsprojekte und nur wenige kommunale Vorhaben. 

Auch das Förderprogramm KLIMOPASS wurde bis zum Stichtag (30.06.2019) nur mäßig 
nachgefragt; allerdings gingen bis zum Ende der Förderperiode am 30.11. noch zahlreiche 
weitere Anträge ein, die zum Teil erst 2020 bewilligt werden konnten, so dass das Programm 
sogar überzeichnet war. Ziel dieses Programms ist es, insbesondere Kommunen, aber auch 
kleine und mittlere Unternehmen in Baden-Württemberg beim Einstieg in die Anpassung 
an den Klimawandel und bei der Umsetzung konkreter Anpassungsmaßnahmen zu unter-
stützen. Das Programm weist drei Förderschwerpunkte auf:  

▪ Beratung und Informationsveranstaltungen sollen Kommunen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen einen strukturierten Einstieg in das Thema ermöglichen. 

▪ Das Thema Anpassung soll verstärkt in die kommunale und regionale Planung 
integriert werden. Dazu werden Klimaanalysen, Verwundbarkeitsuntersuchungen, 
aber auch die Erarbeitung von Planungsinstrumenten gefördert. Die Erarbeitung von 
Anpassungskonzepten soll ergänzend zur Bundesförderung unterstützt werden. 

▪ Umsetzung erster Anpassungsmaßnahmen, wie die Begrünung von kommunalen 
Kindergärten, Schulen und Pflegeheimen, die Installation öffentlich zugänglicher 
Trinkwasserspender in stadtklimatischen Hotspoträumen oder die Möblierung in 
hitzegeschützten Bereichen [35] 

Im Rahmen der Förderperiode 2018/19 wurden bis zum Stichtag im Modul A (Beratung und 
Schulungen) insgesamt sechs Vorhaben bewilligt, In Modul B (Vorbereitungsprojekte, 
Erstellung von Planungsgrundlagen sowie Klimaschutzteilkonzepten zur Anpassung) 
konnten sieben Vorhaben bewilligt werden. In Modul C (investive Anpassungsmaß-
nahmen) wurden 13 Vorhaben bewilligt. Bis zum Ende der Förderperiode waren ins-
gesamt 59 Anträge eingegangen [36]. Tabelle 39 im Anhang zeigt Anzahl und die bewilligten 
Fördersummen nach Landkreisen zusammengefasst.  
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4 Mitgliedschaften 

4.1 ENERGY CITIES 

Energy Cities ist ein Verband von europäischen Städten und Gemeinden, die ihre Energie-
zukunft mit Weitblick gestalten. Er wurde 1990 als gemeinnütziger Verband europäischer 
Kommunen gegründet. Seitdem engagiert sich Energy Cities für die Förderung nachhaltiger 
Energiepolitik und den Austausch von Know-how und Erfahrung unter seinen Mitgliedern. 
Er führt mehr als 1.000 Kommunen aus 30 Ländern zusammen. Energy Cities unterstützt seine 
Mitglieder bei der Umsetzung einer nachhaltigen lokalen Energiepolitik und im Kampf gegen 
den Klimawandel. Aktuell setzt Energy Cities einen Schwerpunkt auf die Debatte und Aus-
arbeitung seiner „30 Vorschläge für eine beschleunigte Energiewende“ in Europas Städten 
und Gemeinden [37]. 

In Baden-Württemberg sind die sechs Städte Ettlingen, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, 
Schwetzingen, Stuttgart und Ulm Mitglied bei Energy Cities; sie haben zusammen rund 
1,2 Mio. Einwohner. 

4.2 COVENANT OF MAYORS 

Nach der Annahme des Klima- und Energiepakets 2020 rief die Europäische Kommission im 
Jahr 2008 den Covenant of Mayors (Konvent der Bürgermeister) ins Leben, um die Anstreng-
ungen der lokalen Gebietskörperschaften bei der Umsetzung einer nachhaltigen Energiepolitik 
zu fördern und zu unterstützen. Die Unterzeichner teilen eine gemeinsame Vision für 2050, 
um die Dekarbonisierung in ihren Gebieten zu beschleunigen, ihre Anpassungsfähigkeit an 
die unvermeidlichen Auswirkungen des Klimawandels zu stärken und ihren Bürgerinnen und 
Bürgern Zugang zu einer sicheren, erschwinglichen und nachhaltigen Energieversorgung zu 
ermöglichen.  

Tabelle 8: Kommunen im Covenant of Mayors [38] 

Kommune Einwohner 
(Tsd.) 

Landkreis 

Eppelheim 15 Rhein-Neckar-Kreis 
Esslingen am Neckar 91 Landkreis Esslingen 
Freiburg im Breisgau 226 Stadt Freiburg 
Friedrichshafen 59 Bodenseekreis 
Geislingen 6 Zollernalbkreis 
Heidelberg 156 Stadt Heidelberg 
Karlsruhe 308 Stadt Karlsruhe 
Lörrach 49 Landkreis Lörrach 
Ludwigsburg 93 Landkreis Ludwigsburg 
Mannheim 306 Stadt Mannheim 
Pforzheim 122 Stadt Pforzheim 
St. Leon-Rot 14 Rhein-Neckar-Kreis 
Stuttgart 624 Stadt Stuttgart 
Wiesloch 26 Rhein-Neckar-Kreis 
Summe 2.096   

Die Unterzeichnerstädte verpflichten sich zur Durchführung von Maßnahmen, um die Um-
setzung des EU-Ziels der Reduktion der Treibhausgase um 40 % bis 2030 sowie die Annahme 
eines gemeinsamen Konzepts für Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel zu 
unterstützen. Um ihre politische Verpflichtung in praktische Maßnahmen und Projekte um-
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zusetzen, müssen die Unterzeichner des Konvents insbesondere eine CO2-Basis-Emissions-
bilanz sowie eine Risiko- und Vulnerabilitätsbewertung des Klimawandels erstellen. Sie ver-
pflichten sich, innerhalb von zwei Jahren nach der entsprechenden Entscheidung des Stadtrats 
einen Aktionsplan für Nachhaltige Energie und Anpassung an den Klimawandel (SECAP, 
Sustainable Energy and Climate Action Plan) vorzulegen, in dem die wesentlichen geplanten 
Maßnahmen aufgeführt werden. Die Anpassungsstrategie sollte Bestandteil des SECAP sein 
und/oder in (einem) gesonderten Dokument(en) entwickelt und integriert werden. 

Europaweit haben derzeit 6.678 kommunale Gebietskörperschaften den Konvent unterzeichnet, 
davon fast zwei Drittel in kleineren Kommunen unter 10.000 Einwohnern. In Deutschland 
sind 63 Städte und Gemeinden dem Covenant of Mayors beigetreten, davon 14 in Baden-
Württemberg (Tabelle 8 oben) mit zusammen 2,1 Mio. Einwohnern [38]. 

4.3 KLIMA-BÜNDNIS 

Das Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder (Alianza 
del Clima) wurde 1990 gegründet mit der Motivation, Maßnahmen gegen den stattfindenden 
Klimawandel zu ergreifen. Das Netzwerk ist stark im deutschsprachigen Raum verwurzelt, 
seine Ziele erweckten jedoch bereits seit Beginn das Interesse von Kommunen in ganz Europa. 
Das Bündnis kann inzwischen Vertreter aus beinahe allen EU-Staaten vorweisen.  

 
Grafik 62: Kommunen im Klima-Bündnis nach Einwohnern  
(Darstellung KEA-BW nach [39], Stand 6/19) 

Das Klima-Bündnis ist das größte europäische Städtenetzwerk, das sich dem Klimaschutz 
verschrieben hat. Seine Mitglieder von der kleinen ländlichen Gemeinde bis hin zu Millionen-
städten verstehen den Klimawandel als eine globale Herausforderung, die lokale Lösungen 
erfordert. Zusätzlich zur Verpflichtung für Klimagerechtigkeit in Partnerschaft mit indigenen 
Völkern muss jede Kommune mit dem Beitritt zum Klima-Bündnis einen Beschluss verab-
schieden mit der Verpflichtung, die CO2-Emissionen alle fünf Jahre um 10 % zu reduzieren. 
Das entspricht der Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen bis 2030 gegenüber dem Stand von 
1990. Nach Kenntnis der KEA-BW ist bisher keine Kommune auf dem Zielpfad. 

Auch bei der Mitgliedschaft im Klima-Bündnis zeigt sich ein starkes Ungleichgewicht zwischen 
großen und kleinen Kommunen. Während alle Großstädte außer Pforzheim und ausnahmslos 
alle Städte zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern Mitglieder sind, trifft dies nur auf 
einen sehr geringen Anteil der kleinen Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohnern zu 
(insgesamt 21 Kommunen), siehe Grafik 62 oben.  
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Das Klima-Bündnis hat derzeit über 1.700 Mitglieder in 26 Ländern, davon 510 in Deutsch-
land. In Baden-Württemberg sind 94 Städte und Gemeinden (2017: 96) mit zusammen rund 
4,4 Mio. Einwohnern sowie der Rems-Murr-Kreis als einziger Landkreis Mitglied im Bündnis 
(Grafik 63). 

 
Grafik 63: Kommunen im Klima-Bündnis (Darstellung KEA-BW nach [39], Stand 6/19) 

4.4 ICLEI 

Der International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) wurde zum Abschluss 
des ersten Weltkongresses von Kommunen für eine nachhaltige Entwicklung im September 
1990 bei den Vereinten Nationen in New York gegründet. Die Organisation hat rund 1.000 Mit-
glieder in 70 Ländern. ICLEI ist ein weltweiter Verband von aktiven Städten und Gemeinden, 
die sich der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet haben. Der Verband engagiert sich auf 
unterschiedlichen Ebenen: Auf der globalen Bühne vertritt ICLEI die Kommunen in inter-
nationalen Gremien, zugleich engagiert sich ICLEI vor Ort und begleitet Kommunen auf 
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ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Das ICLEI-Europasekretariat in Freiburg fördert kommunale 
Nachhaltigkeit mit Beratungsangeboten zur innovativen Gestaltung der Beziehungen zwischen 
öffentlicher Verwaltung und der Gesellschaft [40].  

ICLEI führt folgende Programme durch: 
▪ Lokale Agenda 21  
▪ Städte für den Klimaschutz 
▪ Resilient Cities – Programm zur Anpassung von Städten an den Klimawandel 
▪ Trinkwasser 
▪ Nachhaltige Beschaffung in Kommunen 
▪ Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement-Instrumente 

In Deutschland sind 22 Kommunen Mitglied bei ICLEI; in Baden-Württemberg sind dies die 
fünf Städte Bietigheim-Bissingen, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Ludwigsburg und Mann-
heim, die zusammen ca. 835.000 Einwohner aufweisen. Diese Städte sind teilweise auch 
Mitglieder beim Klima-Bündnis, dem Covenant of Mayors und Energy Cities. Die Ziele und 
Programme dieser Verbände sind in Teilen sehr ähnlich. 

4.5 AGFK-BW 

Die Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württem-
berg e.V. (AGFK-BW) ist ein Zusammenschluss von derzeit 61 Städten und Gemeinden 
(2017: 54) sowie 14 Landkreisen (2014: 8), die sich das Ziel gesetzt haben, den Fahrrad-
verkehr im Land systematisch zu fördern und eine Radkultur zu etablieren. Bereits seit 2016 
wurde der Fußverkehr in einer Arbeitsgruppe behandelt, Ende 2018 schrieb die AGFK-BW 
das Thema aber auch formell in der Vereinssatzung fest. 69 % der Einwohner Baden-Württem-
bergs leben in einer Mitgliedskommunen, und alle Städte in Baden-Württemberg mit mehr 
als 45.000 Einwohnern sind Mitglieder der AGFK-BW. Die folgende Karte (Grafik 64) zeigt 
die Mitgliedskommunen im Land.  

Radfahren muss zügig, sicher und bequem möglich sein. Dazu bedarf es eines umfassenden 
Ansatzes der Radverkehrsförderung, der deutlich über die Verbesserung der baulichen Infra-
struktur hinausgeht. Auch Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie Dienstleistungs-
angebote (z.B. Leihräder oder Fahrradmitnahme im ÖPNV) stehen auf der Agenda der AGFK-
BW, um den Anteil des Fahrradverkehrs am Gesamtverkehr zu erhöhen. Beim Fußverkehr 
steht die Schulwegsicherheit im Vordergrund, um das Aufkommen sogenannter „Elterntaxis“ 
zu reduzieren und Kinder zum eigenständigen Weg zur Schule zu motivieren. 

Das Netzwerk der AGFK-BW macht die Erfahrungen anderer Landkreise, Städte und 
Gemeinden im Bereich der Rad- und Fußverkehrsverkehrsförderung für alle Mitglieder nutz-
bar und berücksichtigt dabei deren unterschiedliche Ansprüche. Koordiniert wird das Netz-
werk von der Geschäftsstelle bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) 
in Stuttgart, die die Verwaltungen der Mitgliedskommunen spürbar entlastet. In der Haupt-
sache nehmen größere Städte an der AGFK-BW teil. Die Einwohnerzahl liegt bei durch-
schnittlich 70.000 Einwohnern. In kleineren Kommunen sind die Bedingungen zum Fahr-
radfahren in der Regel besser. In der Region Stuttgart sind einige kleinere Kommunen Mit-
glieder, die im Rahmen eines Konzeptes zum multimodalen Verkehr an der Einrichtung von 
E-Bike- und Radmietstationen an der S-Bahn beteiligt sind.  
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Grafik 64: Kommunen in der AGFK-BW (Darstellung KEA-BW nach [41], Stand 6/19) 
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5 Wettbewerbe 
Dieses Kapitel enthält Wettbewerbe, bei denen die Auszeichnung im Vordergrund steht. 
Leitstern Energieeffizienz und European Energy Award sind zwar ebenfalls Wettbewerbe, 
doch steht dort der Prozesscharakter im Vordergrund; sie werden daher in Kapitel 3 behandelt.  

5.1 ENERGIE-KOMMUNE (AGENTUR FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN) 

Die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) zeichnet seit 2008 jeden Monat eine „Energie-
Kommune“ aus. Energie-Kommunen profitieren von den Wertschöpfungseffekten der erneuer-
baren Energien, verbessern deren Akzeptanz und schaffen Möglichkeiten zur Partizipation 
der Bürgerinnen und Bürger. Eine „Energie-Kommune“ schöpft die kommunalen Handlungs-
möglichkeiten beim Ausbau der erneuerbaren Energien kreativ und innovativ aus. Mögliche 
Handlungsspielräume beziehen sich auf den Bau von Solar-, Biogas-, Windkraft-, Geothermie- 
und Wasserkraftanlagen. Aber auch effektive Beratung für Bürger oder die Erstellung eines 
Energiekonzeptes können wichtige Eigenschaften einer „Energie-Kommune“ sein. In Baden-
Württemberg wurden bisher 19 Kommunen (2017: 17) sowie die Region Hohenlohe-Oden-
wald-Tauber durch die AEE ausgezeichnet [42]. 

Tabelle 9: Ausgezeichnete „Energie-Kommunen“ in Baden-Württemberg [42] 
(neu hinzugekommene Kommunen sind kursiv gesetzt, Stand 6/19) 

Kommune 
 

Landkreis 
 

Einwohner 
(Tsd.) 

Aalen Ostalbkreis 68 
Altensteig Landkreis Konstanz 11 
Büsingen am Hochrhein Landkreis Konstanz 1 
Crailsheim Landkreis Schwäbisch Hall 34 
Ettenheim Ortenaukreis 13 
Freiburg im Breisgau Stadt Freiburg 229 
Heidelberg Stadt Heidelberg 160 
Horb am Neckar Landkreis Freudenstadt 25 
Immendingen-Mauenheim Landkreis Tuttlingen 6 
Leutkirch im Allgäu Landkreis Ravensburg 23 
Murrhardt Rems-Murr-Kreis 14 
Neckarsulm Landkreis Heilbronn 26 
Rottweil Landkreis Rottweil 25 
Schwäbisch Hall Landkreis Schwäbisch Hall 40 
Ulm Stadt Ulm 126 
Vöhrenbach Schwarzwald-Baar-Kreis 4 
Waiblingen Rems-Murr-Kreis 55 
Weissach im Tal Rems-Murr-Kreis 7 
Wiernsheim Enzkreis 7 
Hohenlohe-Odenwald-Tauber (Region)   

5.2 100 %-ERNEUERBARE-ENERGIE-REGIONEN 

Das Projekt „Entwicklungsperspektiven für nachhaltige 100 %-Erneuerbare-Energie-Regionen 
in Deutschland“ (100ee-Regionen) identifiziert, begleitet und vernetzt Regionen, Kommunen 
und Städte, die ihre Energieversorgung auf lange Sicht vollständig auf erneuerbare Energien 
umstellen wollen. Derzeit gibt es über 150 Landkreise, Gemeinden, Regionalverbünde und 
Städte in Deutschland, die dieses Ziel verfolgen. Das Projekt unterstützt engagierte Akteure 
in den Regionen durch Kommunikations-, Transfer- und Vernetzungsleistungen. In einer 
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ersten Phase standen die wissenschaftliche Bestandsaufnahme und Analyse im Mittelpunkt 
des Projektes. Der Schwerpunkt der zweiten Projektphase hingegen liegt auf dem Wissens-
transfer und der Vernetzung der Regionen untereinander. Es soll ein bundesweites Netzwerk 
aufgebaut werden, das einen umfassenden Austausch der Regionen auf vielen Ebenen ermöglicht 
und dazu beiträgt, die regionale Energieversorgung mit erneuerbaren Energien nachhaltig zu 
fördern. Das Projekt wurde vom Institut dezentrale Energietechnologien (IdE) mit Sitz in 
Kassel durchgeführt und zwischen 2007 und 2014 vom BMU gefördert. Das IdE wurde nach 
Auslaufen der EU-Förderung Ende 2015 abgewickelt. Das Netzwerk wurde in der Folge von 
der Universität Kassel weiter betreut. 2018 wurde das Nachfolgeprojekt Region-N aufgelegt, 
das von der AEE getragen und vom BMU gefördert wird. Ergebnisse oder teilnehmende 
Regionen sind jedoch bisher nicht dokumentiert. 

In Baden-Württemberg sind die Kommunen Bad Säckingen (Landkreis Waldshut), Freiamt 
(Landkreis Emmendingen) und Wolpertshausen (Landkreis Schwäbisch Hall), der Landkreis 
Schwäbisch Hall sowie die Region Hegau-Bodensee als 100-ee-Region anerkannt; weitere 
neun Kommunen (die Kommunen Meßkirch, Rottenburg am Neckar, Schönau, Tettnang, der 
Landkreis Karlsruhe, die Regionen Freiburg, Neckar-Alb, Rhein-Neckar sowie Ulm/Neu-Ulm) 
befinden sich als „Starterregionen“ in einer Vorstufe dazu [43]. 

5.3 CLIMATE STAR (KLIMA-BÜNDNIS) 

Seit 2002 vergibt das Klima-Bündnis (siehe Kapitel 4.3) die Climate-Star-Auszeichnung 
an herausragende Projekte von Städten, Gemeinden und regionalen Netzwerken in ganz 
Europa. Die Climate-Star-Auszeichnung ehrt das Engagement und die Erfolge europäischer 
Städte, Gemeinden und kommunaler Netzwerke in den Bereichen erneuerbare Energien, 
Mobilität, Konsum, Stadt- und Regionalentwicklung sowie Beteiligung von Bürgern und 
Bürgerinnen.  

Tabelle 10: Preisträger im Climate Star aus Baden-Württemberg [44] 

Jahr Kommune 
2002 Heidelberg 
2002 Herrenberg 
2002 Ostfildern 
2004 Stuttgart 
2007 Esslingen am Neckar 
2009 Freiburg im Breisgau 
2014 Konstanz, Radolfzell, Singen und Überlingen 
2016 Filderstadt 
2018 Ettlingen, Tübingen 

5.4 KLIMANEUTRALE KOMMUNE 

Um die Energiewende auf kommunaler Ebene zu befördern, wurde im Jahr 2010 vom 
Umweltministerium unter Begleitung der KEA-BW ein zweistufiger Wettbewerb mit dem 
Namen „Klimaneutrale Kommune“ gestartet. Ziel war die Entwicklung und Beschreibung 
von Wegen, wie bis zum Jahr 2050 eine weitgehende Minimierung der CO2-Emissionen auf 
der kommunalen Gemarkung erreicht werden kann. Im ersten Schritt wurde die Erstellung 
entsprechender Studien (kommunale Klimaschutzkonzepte) gefördert. Aus den 21 einge-
gangenen Bewerbungen wurden von einer breit besetzten Jury im Rahmen einer an Stärken 
und Potentialen orientierten Beurteilung neun Kommunen in drei Größenklassen für die 
Förderung ausgewählt. Sieben weiteren Kommunen wurde – als Anerkennung ihrer Be-
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mühungen – neben der im Klimaschutz-Plus zur Verfügung stehenden Regelförderung ein 
zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 5.000 € für eine potentielle Teilnahme am European 
Energy Award (eea) zuerkannt. 

Tabelle 11: Gewinner des Wettbewerbs „Klimaneutrale Kommune“ [45] (Stand 6/19) 

Kommune Landkreis Einwohner 
(Tsd.) 

Allensbach Landkreis Konstanz 7 
Aspach Rems-Murr-Kreis 8 
Emmendingen Landkreis Emmendingen 27 
Freiburg im Breisgau Stadt Freiburg 226 
Horb am Neckar Landkreis Freudenstadt 25 
Karlsruhe Stadt Karlsruhe 308 
Lörrach Landkreis Lörrach 49 
Ludwigsburg Landkreis Ludwigsburg 93 
Staufen im Breisgau Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 8 

Die nachfolgende Erstellung der neun Studien wurde mit bis zu 70 % gefördert; in Summe 
wurden vom Umweltministerium dafür etwas mehr als 500.000 € aufgewendet. Die Studien 
wurden von externen Beratungsunternehmen, wissenschaftlichen Einrichtungen oder 
regionalen Energieagenturen, die bereits bei der Bewerbung mitgewirkt hatten, erarbeitet 
und lagen zum Jahresende 2011 vor. Alle Studien wiesen eine erreichbare CO2-Reduktion 
um 74 % bis 96 % aus und benannten dafür jeweils bis zu 50 Maßnahmen. Dabei wurden 
auch die Kosten quantifiziert. Aus einer vergleichenden Auswertung der Studien, die von der 
KEA-BW vorgenommen wurde, konnten einige allgemeine Empfehlungen für die zukünftige 
Erarbeitung derartiger Klimaschutzkonzepte formuliert werden, die auf dem Kommunalen 
Klimaschutzkongress im Herbst 2012 in Aalen vorgestellt wurden. 

Im zweiten Schritt wurden erste, von den Kommunen vorgeschlagene Umsetzungsmaßnahmen 
mit bis zu 50 %, in Summe mit rund 2,4 Mio. €, durch das Umweltministerium unterstützt. 
Dazu erhielten die neun Kommunen die Gelegenheit, der dafür erneut einberufenen Jury die 
Ergebnisse ihrer Untersuchungen vorzustellen und zu fördernde Maßnahmen vorzuschlagen. 
Die Entscheidung wurde direkt im Anschluss getroffen; die Preisträger und die geförderten 
Vorhaben wurden im Frühjahr 2012 öffentlichkeitswirksam vorgestellt. Inhaltlicher Schwer-
punkt der geförderten Vorhaben war der Aufbau von Nahwärmenetzen, weitere Maßnahmen 
widmeten sich der energetischen Sanierung von Gebäuden oder anderem. Für die ausgewählten 
Vorhaben durften die jeweiligen Kommunen sodann formelle Förderanträge einreichen. 
Insbesondere die zweite Förderstufe kann als Vorläufer des später aufgelegten Programms 
Klimaschutz mit System (siehe Kapitel 6.3) angesehen werden. 

5.5 KLIMAAKTIVE KOMMUNE 

Seit 2009 loben das BMU und das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) jährlich den Wett-
bewerb „Klimaaktive Kommune“ aus (bis 2015 Wettbewerb „Kommunaler Klimaschutz"). 
Kooperationspartner sind der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag und der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund. Gefragt sind erfolgreich realisierte und wirkungsvolle Aktivitäten, 
zum Beispiel klimagerechtes Bauen und Sanieren, urbanes Grün, klimafreundliche Mobilität, 
Suffizienz oder überregionales Klimaengagement. 

Mit dem bundesweit durchgeführten Wettbewerb erhalten Kommunen und Regionen die 
Möglichkeit, ihre erfolgreich realisierten Klimaprojekte einer breiten Öffentlichkeit vorzu-
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stellen und als gutes Beispiel zu dienen. Dazu erhalten die Preisträger Unterstützung bei der 
Öffentlichkeitsarbeit zu ihren prämierten Projekten. Unter anderem werden die siegreichen 
Projekte als Filmbeitrag sowie in einer Wettbewerbsdokumentation präsentiert. 

Bewerbungen sind seit 2016 in den folgenden Kategorien möglich:  

▪ Kategorie 1 „Kommunale Klimaprojekte durch Kooperation“ 
▪ Kategorie 2 „Klimaanpassung in der Kommune“ 
▪ Kategorie 3 „Kommunale Klimaaktivitäten zum Mitmachen“ 

Tabelle 12: Preisträger im Wettbewerb „Klimaaktive Kommune“ aus Baden-Württemberg [46] 

Jahr Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 
2009 (-) (-) Tübingen 
2010 Wiernsheim (-) (-) 
2011 (-) Stuttgart Karlsruhe 
2012 (-) (-) Oberreichenbach 
2013 Hüfingen (-) Freiburg 
2014 (-) LK Reutlingen (-) 
2015 (-) Mannheim (-) 
2016 Enzkreis Karlsruhe Ettlingen 
2017 (-) (-) (-) 
2018 Freiburg  Brackenheim 
2019 (-) Freiburg Ludwigsburg 

5.6 NACHHALTIGKEITSPREIS 

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist eine Initiative der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeits-
preis e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirt-
schaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen. 
Er wird seit 2008 jährlich vergeben. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis will den gesellschaft-
lichen Wandel hin zu nachhaltigerem Wirtschaften und Leben fördern.  

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis für Städte und Gemeinden zeichnet Vorreiter der kommu-
nalen Nachhaltigkeit aus. Prämiert werden Kommunen, die im Rahmen ihrer wirtschaftlichen 
Möglichkeiten eine umfassende nachhaltige Stadtentwicklung betreiben und in den wichtigen 
Themenfeldern der Verwaltung erfolgreiche Nachhaltigkeitsprojekte realisiert haben. Bei der 
Vergabe werden auch finanzschwache Bewerber berücksichtigt, die trotz eingeschränkter 
Möglichkeiten nachhaltig agieren [47]. 

Das Thema Nachhaltigkeit ist breiter angelegt als das Thema Klimaschutz; z. B. haben die 
Themen Biodiversität oder Artenschutz nur einen indirekten Einfluss auf Treibhausgas-
emissionen. Die Wirksamkeit des Nachhaltigkeitspreises für den Klimaschutz kann also nur 
konkret für jedes einzelne Projekt beurteilt werden. Bisher wurden aus Baden-Württemberg 
die drei Städte Freiburg im Breisgau (2012), Ludwigsburg (2014) und Karlsruhe (2015) 
ausgezeichnet, Heidelberg und Friedrichshafen waren 2017 nominiert, jedoch nicht ausge-
zeichnet. 2018 waren Mannheim und Heidelberg nominiert, für 2020 die Stadt Stuttgart. 

5.7 SOLARBUNDESLIGA 

Die Solarbundesliga ist eine bundesweite Initiative zur Erfassung und öffentlichkeitswirk-
samen Würdigung der Leistung aller in der Bundesrepublik erbauten Solarthermie- und 
Photovoltaikanlagen. Organisiert wird die Liga, die einen wettbewerbsähnlichen Charakter 
hat, von der Solarthemen-Redaktion in Kooperation mit der Deutschen Umwelthilfe. 
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Derzeit wird die Solarbundesliga mangels Kapazitäten der Betreiber leider nicht gepflegt, die 
Daten haben daher den Stand Juni 2018.  

Kleinere Gemeinden sind im Vorteil: Der größere Anteil von freistehenden Einfamilien-
häusern, landwirtschaftlichen Gebäude und die verfügbaren Freiflächen bieten ein größeres 
Flächenpotential bezogen auf die Einwohnerzahl. Deswegen wird der Wettbewerb auch in 
mehrere Teilwettbewerbe aufgeteilt: Großstädte (> 100 TEw), Mittelstädte (20-100 TEw), 
Kleinstädte (5-20 TEw), Gemeinden von 1-5 TEw sowie Kleingemeinden (< 1 TEw).  

 
Grafik 65: Punktezahl in der Solarbundesliga nach Kreisen, Stand Juni 2018 
(Darstellung KEA-BW nach [48], Stand 6/19)  

Grafik 65 zeigt die erreichte Punktzahl, zusammengefasst nach Landkreisen. Auffällig ist die 
Dominanz des Landkreises Schwäbisch Hall und das ebenfalls gute Abschneiden des Land-
kreises Tuttlingen. Eine ausführliche tabellarische Darstellung befindet sich im Anhang 
(Tabelle 42).  
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Die Zahl der teilnehmenden Kommunen ist seit Beginn des Wettbewerbs stark gestiegen. 
Während 2001 nur 71 Gemeinden teilnahmen, sind es derzeit über 2.500 Gemeinden in 
Deutschland, die ihre Solaranlagen in den Wettbewerb einbringen [49]. Mit derzeit 510 
(2017: 509) Kommunen beteiligt sich annähernd die Hälfte der Kommunen im Land an der 
Solarbundesliga. 

Die großen Unterschiede bei der Beteiligung in den Kreisen sind überraschend. Die Kreise 
mit der größten Anzahl teilnehmender Kommunen (Esslingen, Ludwigsburg) sind übrigens 
nicht die Kreise mit der höchsten PV-Stromerzeugung pro Einwohner (vgl. dazu Grafik 131 
im Anhang). Im Landkreis Schwäbisch Hall mit der höchsten Erzeugung pro Einwohner 
nehmen 30 Kommunen teil, im Main-Tauber-Kreis mit der zweithöchsten Erzeugung pro 
Einwohner sogar nur vier. 

Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg nehmen in allen Teilwertungen (außer bei 
Kleingemeinden) vordere Plätze ein. Der Anteil an vorderen Plätzen ist höher als der Anteil 
baden-württembergischer Kommunen am Wettbewerb. Die Punktezahlen und Kennwerte der 
gut platzierten Kommunen sind Indikatoren für brachliegende Potentiale in den Kommunen 
ähnlicher Struktur mit geringer Punktezahl und ein Ansporn, die Nutzung zu verbessern. 

5.8 PHOTOVOLTAIK-LIGA BADEN-WÜRTTEMBERG 

Im Rahmen der Solaroffensive des Landes fördert das Umweltministerium seit 2018 regionale 
Photovoltaik-Netzwerke und deren landesweite Koordination. In jeder Region Baden-Württem-
bergs gibt es regionale Beratungs- und Netzwerkinitiativen. Das Netzwerk informiert und 
berät lokale Akteure und pflegt einen regelmäßigen Wissens- und Erfahrungsaustausch. Die 
Projektlaufzeit beträgt drei Jahre. Das Umweltministerium stellt insgesamt 3,5 Millionen € 
bereit. Wesentliche Akteure innerhalb der regionalen Netzwerkinitiativen sind die Umwelt,- 
Energie- und Klimaschutzagenturen, Hochschulen, Wirtschaftsförderungen oder Vereine. 
Stadtwerke, Industrie- und Handelskammer (IHK), Handwerkskammern, Verbände, private 
Unternehmen und Privatpersonen sind darüber hinaus in die Netzwerkarbeit eingebunden. 
Die KEA-BW und das Solar Cluster Baden-Württemberg koordinieren das Photovoltaik-
Netzwerk landesweit. Mehr Informationen unter www.photovoltaik-bw.de.  

Im Sinne eines Wettbewerbs („Photovoltaik-Liga Baden-Württemberg“) werden regelmäßig 
die Landkreise bzw. Regionen mit den höchsten Zubauraten pro Quartal ausgezeichnet. Hierzu 
werden die jeweils aktuellen Daten der Bundesnetzagentur zugrunde gelegt. Grafik 66 zeigt 
den Zubau in der Zeit von Juli 2018 bis Juni 2019, also dem ersten Jahr des Bestehens des 
Photovoltaik-Netzwerks, auf Kreisebene. Die Unterschiede zwischen den Kreisen sind enorm: 
Der Landkreis mit der höchsten und der mit der niedrigsten Zubauquote unterscheiden sich 
um den Faktor 10 (siehe Grafik 66 sowie Tabelle 44 im Anhang). 

 

 

http://www.photovoltaik-bw.de/
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Grafik 66: Zubau der PV-Leistung nach Kreisen 7/2018 bis 6/2019 (Darstellung KEA-BW nach [50]) 

5.9 KLIMAHAUS BADEN-WÜRTTEMBERG 

Das Gütesiegel „Klimahaus Baden-Württemberg“, das die KEA-BW mit Unterstützung des 
Umweltministeriums und der KfW im Jahr 2014 entwickelt hat, soll energetisch vorbildliche 
Gebäude im Straßenbild auf einen Blick erkennbar machen. Grundidee dabei ist, dass die 
Kommune ihren Bürgerinnen und Bürgern bei der Erfüllung von bestimmten Baustandards 
für deren private Wohngebäude eine Auszeichnung verleihen. Dies geschieht in Form einer 
„Hausnummer“, mit der besonders energieeffiziente Gebäude öffentlichkeitswirksam und 
gut sichtbar gekennzeichnet werden. Damit sollen für das Thema energetische Sanierung 
lokal Anlässe für Öffentlichkeitsarbeit geschaffen und so das Interesse der Bürger an guten 
energetischen Standards geweckt werden. Dies ist also kein Wettbewerb für Kommunen, 
sondern einer von Kommunen für ihre Bürgerinnen und Bürger.  
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Neben den Eigentümern spielen Architekten, Handwerker und Energieberater eine wichtige 
Rolle als Multiplikatoren. Für sie soll mit der Auszeichnung ein weiterer Anreiz geschaffen 
werden, die energetische Sanierung voranzutreiben. Die Fachleute können die ausgezeichneten 
Gebäude etwa als Referenz verwenden. Als Mindestanforderung gilt im Neubau das KfW-
Effizienzhaus 70, mit Bauantrag ab 01.01.2016 das Effizienzhaus 55. Bei Sanierungen ist 
mindestens das Effizienzhaus 115 bzw. das KfW-Effizienzhaus Denkmal nachzuweisen, 
jeweils auf Grundlage der geltenden EnEV. Ausgezeichnet werden Wohngebäude, die nach 
EnEV 2009 oder jünger saniert oder neu gebaut wurden.  

Derzeit nehmen die Städte Karlsruhe, Pforzheim und Weinheim, der GVV Donaueschingen 
sowie der Landkreis Böblingen am „Klimahaus Baden-Württemberg“ teil. Bisher konnten 
143 „Klimahäuser“ ausgezeichnet werden. Um das Gütesiegel stärker in die Breite zu tragen, 
hat die KEA-BW das Konzept 2019 dem Verband der regionalen Energieagenturen angeboten.  
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6 Inanspruchnahme investiver Förderprogramme 

6.1 KOMMUNALRICHTLINIE: INVESTIVE MAẞNAHMEN 

Im Rahmen der in Kapitel 3.9 bereits erwähnten Kommunalrichtlinie des Bundes werden 
auch investive Klimaschutzmaßnahmen gefördert. Die Förderbedingungen wurden im Lauf 
der Jahre stetig weiterentwickelt und angepasst. Derzeit bestehen die folgenden Förderschwer-
punkte: 

▪ Hocheffiziente Außen- und Straßenbeleuchtung sowie Lichtsignalanlagen 
▪ Hocheffiziente Innen- und Hallenbeleuchtung 
▪ Raumlufttechnische Anlagen 
▪ Nachhaltige Mobilität 
▪ Abfallentsorgung 
▪ Kläranlagen 
▪ Trinkwasserversorgung 
▪ Rechenzentren 
▪ Weitere investive Maßnahmen für den Klimaschutz 

Die Förderquoten liegen je nach Maßnahme zwischen 20 % und 50 %, für finanzschwache 
Kommunen gelten höhere Sätze. Für Maßnahmen in Kindertagesstätten, Schulen, Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe (KJSJ) sowie Sportstätten gelten ebenfalls besondere Bedingungen.  

Grafik 67 zeigt die Anzahl der Vorhaben in Baden-Württemberg sowie die bewilligten Förder-
summen. Der Verlauf ähnelt dem bundesweiten Antragsaufkommen (siehe Kapitel 3.9.1): In 
den Jahren 2014 und 2015 ist ein starker Rückgang zu verzeichnen (mutmaßlich bedingt durch 
den Wegfall der Förderung der Straßenbeleuchtung 2014 und die Auswirkungen der Flüchtlings-
krise 2015). Ab 2015 steigt die Zahl der bewilligten Vorhaben wieder stetig an (für 2019 ist 
nur das erste Halbjahr erfasst), die Fördersummen waren 2018 aber wieder rückläufig.  

 
Grafik 67: Bewilligte Vorhaben der Kommunalrichtlinie in Baden-Württemberg  
(2019 erstes Halbjahr, Darstellung KEA-BW nach [51]) 

Tabelle 13 zeigt, dass die weitaus größte Zahl der bisher bewilligten Anträge in Baden-Württem-
berg Maßnahmen bei der Stromnutzung betrifft. Dies entspricht auch der Situation im Bund 
(siehe Kapitel 3.9, Grafik 38). 
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Tabelle 13: Maßnahmen im investiven Teil der Kommunalrichtlinie in Baden-Württemberg [51] 
(kumuliert seit 2008, Stand 6/19, Zahlen Stand 2017 in Klammern) 

Art des Vorhabens Anzahl Förderung T€ 
Klimaschutzinvestitionen in Kindertagesstätten, Schulen, 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Sportstätten (KSJS) 

449 
(119) 14.794 

Infrastrukturen in Rechenzentren 4 
(0) 67 

Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung 2004 
(1.451) 69.039 

Maßnahme im Rahmen der beratenden Begleitung 28 
(9) 1.179 

Investive Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität 59 
(28) 1.895 

Klimaschutz bei stillgelegten Siedlungsabfalldeponien 21 
(17) 815 

Investitionsmittel sind beliebt, weil damit konkret gehandelt und unmittelbare Klimaschutz-
erfolge erzielt werden können. Insbesondere die Beleuchtungsprogramme waren mit kurzen 
Amortisationszeiten sehr gefragt. Insgesamt wurden bisher knapp 88 Mio. € Bundesförder-
mittel nach Baden-Württemberg abgerufen. Ähnlich wie beim Klimaschutz-Plus-Programm 
(Grafik 72) zeigt sich auch hier eine relativ ausgewogene Verteilung: Der weitaus größte Teil 
der Städte über 10.000 Einwohnern hat das Programm genutzt, aber auch mehr als die Hälfte 
der kleinen Kommunen unter 5.000 Einwohner, zudem 30 der 34 Landkreise.  

 
Grafik 68: Inanspruchnahme der Kommunalrichtlinie (investiver Teil) nach Einwohnern  
(Darstellung KEA-BW nach [51], Stand 6/19) 

In Grafik 69 sind die Anzahl der seit Programmbeginn im Jahr 2008 bewilligten Anträge sowie 
die einwohnerbezogenen Fördersummen nach Kreisen zusammengefasst dargestellt. Bezüglich 
der Antragszahlen der Landkreise unterscheiden sich der niedrigste und der höchste Wert um 
etwa den Faktor 10, ähnliches gilt für die Fördersummen. Die meisten Stadtkreise rangieren im 
unteren Drittel, mit Ausnahme der Stadt Stuttgart. Die mittlere einwohnerbezogene Förder-
summe beträgt 7,63 € pro Kopf bei den Städten und Gemeinden, hinzu kommen 0,44 € pro 
Kopf durch Vorhaben der Landkreise. Spitzenreiter ist der Ortenaukreis mit 16,70 €/Ew, also 
mehr als dem Doppelten des Durchschnittswertes, gefolgt vom den Landkreisen Sigmaringen 
und Biberach. Die meisten Stadtkreise rangieren am Ende der Skala.  
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Grafik 69: Antragszahlen und Fördersummen im investiven Teil der Kommunalrichtlinie (2008-
2019 kumuliert) nach Kreisen (Darstellung KEA-BW nach [51])  

6.2 KLIMASCHUTZ-PLUS  

Das Förderprogramm Klimaschutz-Plus besteht aus drei Säulen: Dem CO2-Minderungs-
programm (Ziffer 2.1, früher Teil A), dem Struktur-, Qualifizierungs- und Informations-
programm (Ziffer 2.2, früher Teil B) und der nachhaltigen, energieeffizienten Sanierung 
kommunaler Gebäude (Teil 2.3). Bis zum Jahr 2015 wurden zudem Klimaschutz-Modell-
projekte (damals Teil C) gefördert. 

Das Programm zielt auf die energetische Sanierung von in Baden-Württemberg gelegenen 
Nichtwohngebäuden. Kern des Angebots ist das CO2-Minderungsprogramm (Teil A), mit 
dem investive Klimaschutzmaßnahmen gefördert werden; dieses soll im Folgenden näher 
dargestellt werden, wobei sich die Betrachtung auf den kommunalen Teil des Programms 
beschränkt. Der zweite Programmteil wurde bereits in Kapitel 3.5.4 behandelt. Für eine 
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detaillierte Darstellung aller Programmteile wird auf die mit zeitlichem Abstand er-
scheinenden Jahres-Auswertungen des Klimaschutz-Plus-Programms durch die KEA-BW 
verwiesen [52]. 

Das Besondere am CO2-Minderungsprogramm ist, dass sich die Höhe der gewährten Förderung 
in erster Linie an der durch die Maßnahme erzielten CO2-Reduktion bemisst. Für jede über 
die Lebensdauer einer Maßnahme vermiedene Tonne CO2 wird bereits seit Start der Förder-
linie 2002 ein Zuschuss von 50 € gewährt. Die Förderung orientiert sich somit nicht an 
baulichen oder technischen Kenngrößen, sondern am originären Ziel der CO2-Minderung. 
Daneben greifen (über die Förderjahre angepasste) relative und absolute Deckelungen. An-
tragsberechtigt sind – vor allem – Kommunen. Sanierungen von Schulgebäuden (Schulen als 
häufigste und größte kommunale Gebäude), Sporthallen sowie kommunalen Verwaltungs-
gebäuden zählen zu den in der Vergangenheit am häufigsten geförderten Maßnahmen. Die 
förderfähigen Maßnahmen unterlagen im Lauf der Jahre einem gewissen Wandel; Ziel war 
stets, eine möglichst breite Palette von Maßnahmen zu fördern und die Auswahl den Investoren / 
Antragstellern – und damit „dem Markt“ – zu überlassen. Neben baulichen und technischen 
Sanierungsmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz wurde und wird mit Einschrän-
kungen auch die Errichtung erneuerbarer Wärmeerzeugungsanlagen gefördert. 

Das Programm wird vom Umweltministerium getragen, von der L-Bank abgewickelt und 
von der KEA-BW fachlich begleitet. Es wurde im Jahr 2002/2003 erstmals aufgelegt; die 
Fördersystematik und der Fördersatz haben seitdem Bestand, was für die robuste Konzeption 
spricht. Die nachvollziehbare Bestimmung der Förderhöhe setzt einige pauschale Festlegungen 
und Vereinfachungen voraus. Im Grundsatz wird die CO2-Minderung aber für jedes Vorhaben 
individuell und auf der Basis der tatsächlichen Energieeinsparung ermittelt.  

Konsistente und um zahlreiche Altfälle bereinigte Daten der L-Bank liegen derzeit für die 
Förderjahre ab 2006 bis 30. Juni 2019 (Stichtag) vor. Die Daten im vorliegenden Bericht 
sind somit nicht direkt mit denen im Statusbericht 2017 vergleichbar. In diesen 14 Förder-
jahren wurden im kommunalen CO2-Minderungsprogramm rund 2.200 investive Vorhaben 
mit rund 79 Mio. € Förderung unterstützt. Diese haben Investitionen von rund 685 Mio. € 
ausgelöst. Die vom Programm bewirkte CO2-Minderung ist in der Gesamt-CO2-Bilanz Baden-
Württembergs sichtbar, was für nur wenige Klimaschutzmaßnahmen gelten dürfte. Sie ist 
Ergebnis der langfristigen Wirksamkeit des Programms und belegt den Erfolg dieses nach-
haltigen, effizienten und pragmatisch gehaltenen Förderangebots. Seit dem Jahr 2011 werden 
bei nachweislicher Verfolgung systematischer Klimaschutzaktivitäten – wie zum Beispiel 
einer Teilnahme am European Energy Award (eea) oder bei Vorliegen eines Klimaschutz-
konzepts – Boni gewährt, die vor allem Kommunen nutzen können. 

Grundsätzlich wurden und werden im Programm unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen in 
unterschiedlichen Arten von Gebäuden in allen Regionen Baden-Württembergs unterstützt. 
Über alle Förderjahre hinweg war die Verbesserung des Wärmeschutzes die mit Abstand am 
häufigsten geförderte Maßnahme; durch sie werden im Mittel auch die mit Abstand höchsten 
Investitionen ausgelöst. Die Errichtung von BHKW-Anlagen wurde in den ersten Förder-
jahren stark in Anspruch genommen, damals auch noch für Kleinanlagen; seit 2016 ist sie, 
vor allem wegen der Konkurrenz durch das KWKG, nicht mehr förderfähig. Die Erneuerung 
der Straßenbeleuchtung wurde in den Jahren 2011 bis 2014 gefördert; dies wurde vor allem 
2014 intensiv wahrgenommen. Alle weiteren Maßnahmen verzeichneten im Laufe der Jahre 
– bei zum Teil sprunghaftem Verlauf – eine abnehmende Nachfrage; lediglich bei der 
Sanierung von Beleuchtungsanlagen hat diese in den letzten Jahren wieder zugenommen. 
Bei der Sanierung von Lüftungsanlagen und der Errichtung von Holzpelletheizungen geht 
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der Trend dabei zu im Mittel größeren Vorhaben. Kommunen sind für Beleuchtungs- und 
Lüftungsanlagen wegen der Förderung durch die Kommunalrichtlinie derzeit nicht antrags-
berechtigt. 

  
Grafik 70: Anzahl der Bewilligungen im CO2-Minderungsprogramm 2002-6/2019 nach Maßnahmen 
(eine Bewilligung kann mehrere Maßnahmen enthalten) (Darstellung KEA-BW nach [53]) 

Die Anzahl der Fördervorhaben und die Fördersumme, die 2010 ein zwischenzeitliches 
Minimum erreicht hatten, haben sich danach wieder erholt und im Jahr 2014 ein zwischen-
zeitliches Maximum erreicht (Grafik 71). In den Jahren 2015 und 2016 wiesen beide Größen 
eine stark fallende Tendenz auf. Im Jahr 2016 wurden nur 3,1 Mio. € für wenig mehr als 
hundert Vorhaben ausgereicht. Von 2014 bis 2016 hat die durchschnittliche Förderquote 
abgenommen, während der durchschnittliche Fördersatz zugenommen hat. Grund dieser 
Veränderungen ist, dass das Programm mit dem Ziel überarbeitet wurde, Überschneidungen 
mit den kräftig erweiterten Förderungen des Bundes zu vermeiden. Seither werden Investi-
tionen in Heizungen mit erneuerbarer Energie nur noch in Kombination mit Maßnahmen zur 
Verbesserung des Wärmeschutzes bezuschusst. Im Jahr 2017 gab es vorübergehend einen An-
stieg auf knapp 70 Anträge mit Zuschüssen in Höhe von 2,4 Mio. €, in den Folgejahren waren 
die Antragszahlen weiter rückläufig, die Fördersummen stiegen jedoch deutlich an. 

Grund für diesen Anstieg ist vor allem der 2018 neu eingeführte Fördertatbestand „Nach-
haltige, energieeffiziente Sanierung“, der die bestehende Förderung des Landes zur Sanierung 
von Schulgebäuden ergänzt und dann in Anspruch genommen werden kann, wenn zumindest 
der Effizienzhausstandard 70 erreicht wird. In diesem Fall wird ein Zuschuss von 60 €, beim 
Standard 55 von 120 € pro m² Schulfläche gewährt (siehe Tabelle 48 im Anhang). Das An-
gebot wurde bis Mitte 2019 bereits in 28 Fällen in Anspruch genommen, die einzelnen Vor-
haben weisen naturgemäß hohe förderfähige Investitionen auf (im Mittel über 4 Mio. €). 

Die Inanspruchnahme des Programms und der Fördermittel durch die einzelnen Kreise stellt 
sich in der Kumulierung der Förderjahre 2006 bis 2019 höchst unterschiedlich dar (siehe 
Grafik 73 sowie Grafik 138 im Anhang).  
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Grafik 71: Entwicklung von Antragsaufkommen und Fördersummen in Klimaschutz-Plus  
(Darstellung KEA-BW nach [53]) 

Aufgrund der langen Laufzeit des Programms (18 Jahre) hat der Großteil der Kommunen im 
Land dieses in Anspruch genommen (633 Kommunen mit insgesamt ca. 9,1 Mio. Einwohnern), 
teilweise auch vielfach. Selbst von den kleinen Kommunen unter 5.000 Einwohnern haben 
etwa 40 % das Programm genutzt. 

 
Grafik 72: Inanspruchnahme des Klimaschutz-Plus-Programms nach Einwohnerzahl  
(Darstellung KEA-BW nach [53], Stand 6/19) 

Die meisten Anträge kamen aus dem Ortenaukreis, an dessen Kommunen auch die absolut 
gesehen höchste Fördersumme (6,9 Mio. €) bei den höchsten absolut ausgelösten Investitionen 
(55,5 Mio. €) floss, bezüglich der Anzahl gefolgt vom Rems-Murr-Kreis sowie den Land-
kreisen Esslingen, Ludwigsburg und Böblingen. Bei der einwohnerbezogenen Förderung führt 
ebenfalls der Ortenaukreis (16,10 €/Ew), gefolgt von der Stadt Freiburg und den Landkreisen 
Tuttlingen, Biberach und Sigmaringen. Sowohl bei den absoluten wie bei den einwohner-
bezogenen Fördersummen besteht eine bemerkenswert hohe Spreizung von ungefähr Faktor 
50 zwischen den erst- und den letztplatzierten Kreisen. 
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Grafik 73: Antragszahlen und Fördermittel im Programm Klimaschutz-Plus nach Kreisen 
(Darstellung KEA-BW nach [53], 2006-2019 kumuliert, Stand 6/19)  

Nahezu alle Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Wärmeversorgung von Gebäuden sind 
wegen der niedrigen Öl- und Gaspreise oft nicht wirtschaftlich darstellbar. Diese bremsen 
somit klimaschutzpolitisch notwendige und sinnvolle Erneuerungsmaßnahmen. Eine Änderung 
dieser Marktsituation ist derzeit nicht in Sicht. Ob der ab 2021 geplante CO2-Preis in Höhe von 
25 € pro Tonne hier ausreichende Anreize setzt, wird sich zeigen. Darüber hinaus ist aktuell 
absehbar, dass die hinsichtlich der Zielgruppen und Inhalte inzwischen sehr breit aufgestellten 
und zum Teil attraktiv dotierten und gut ausgestatteten Förderprogramme des Bundes (vor 
allem von BMWi und BMU, angeboten über BAFA, KfW und PtJ) den Spielraum für Landes-
programme zunehmend einschränken. 
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6.3 KLIMASCHUTZ MIT SYSTEM  

Mit dem Programm „Klimaschutz mit System“ des Umweltministeriums werden innovative 
kommunale Klimaschutzprojekte investiver oder nicht-investiver Art, die aus einer syste-
matischen Grundlage (European Energy Award oder Klimaschutzkonzept) abgeleitet oder 
entwickelt wurden, gefördert. Beim Programm Klimaschutz mit System stehen in der Förder-
periode 2014 bis 2020 Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
in Höhe von insgesamt rund 28 Mio. € zzgl. Landesmittel zur Verfügung. Diese Mittel wurden 
im Rahmen von zwei Ausschreibungsrunden einschließlich eines Auswahlverfahrens für 
Nachrücker in Runde 2 ausgelobt und vergeben. Der anzuwendende Fördersatz lag – je nach 
Art des Vorhabens – zwischen 50 % und 70 % (aufgrund beihilferechtlicher Beschränkungen 
der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) z. T. geringer; die maximale 
Förderung war auf drei Mio. € je Projekt begrenzt. Damit die besten Ideen unterstützt werden 
konnten, wurde dem eigentlichen Förderprogramm ein Wettbewerb vorgeschaltet. Die dafür im 
jeweils ersten Schritt eingereichten Projektskizzen wurden hinsichtlich definierter Kriterien 
bewertet und die für eine Förderung in Frage kommenden Vorhaben von einer Jury ausge-
wählt.  

Tabelle 14: Bewilligte Projekte im Programm „Klimaschutz mit System“ gemäß Bewilligungsbescheiden 
[54] (Stand 6/19) 

Kommune (Runde) Projekt Investition 
T€ 

Fö.-Summe 
T€ 

Aalen (1) Erweiterung Nahwärmenetz 4.966 1.519 
Altensteig (1) Strompreisgeführter Betrieb BHKW + WP 435 196 
Bruchsal (Region) (1) E-Mobilität, Carsharing 2.004 1.062 
Emmendingen (1) Sanierungskampagne 679 399 
Friedrichshafen (1) Aufbau Nahwärmenetz 4.300 1.719 
Ilsfeld (1) Aufbau Nahwärmenetz 9.089 3.000 
Karlsruhe (2) Sensibilisierungskampagne 456 221 
Leibertingen (2) Aufbau Nahwärmenetz 2.180 480 
Loßburg (2) Erweiterung Nahwärmenetz 4.219 1.431 
Mannheim (1) E-Mobilität, Modellsanierungen, Smart Grid 13.851 3.000 
Malsch (2) Erweiterung Nahwärmenetz 1.945 761 
Neuenburg am Rhein (2) Erweiterung Nahwärmenetz 1.289 504 
Öhningen (2) Aufbau Nahwärmenetz 1.488 330 
Radolfzell (1) Sanierungskampagne 315 221 
Teningen (1) Nahwärmenetz Heimbach 2.263 800 
Teningen (1) Nahwärmenetz Oberdorf 1.868 400 
Uhldingen-Mühlhofen (1) industrielle Abwärmenutzung 425 213 
Weil am Rhein (2) Energetische Sanierung 4.905 600 
Weinstadt (2) Erweiterung Nahwärmenetz 2.278 717 
LK Böblingen (1) Gebündeltes kommunales E.-Management 581 407 
LK Böblingen (2) Sanierungskampagne 219 153 
LK Emmendingen (2) Erweiterung Nahwärmenetz 1.345 492 
LK Ravensburg (1) Nahwärmeversorgung Kreisliegenschaften 8.159 2.889 
LK Rems-Murr (2) Gebündeltes kommunales E.-Management 1.500 665 
Summe  24 Projekte 70.759 22.179 

Die Tabelle zeigt den Stand der Bewilligungen bis zum Stichtag 30.06.2019; von den 24 Pro-
jekten sind 17 investiver und sieben nicht-investiver Art. Mittlerweile konnten alle 29 Projekte 
bewilligt werden, Der Großteil der Projekte befindet sich aktuell in der Umsetzungsphase. 
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Auch wenn die Inhalte des Programms offen formuliert waren, zielten viele Förderanträge 
auf die Errichtung von neuen oder die Erweiterung von bestehenden Wärmenetzen.  

6.4 DEMONSTRATIONSVORHABEN 

Seit 2011 die Abteilung für Energiewirtschaft vom Wirtschafts- zum Umweltministerium 
übertragen wurde, ist dieses für das Programm „Demonstrationsvorhaben der rationellen 
Energieverwendung und der Nutzung erneuerbarer Energieträger“ zuständig. Gefördert 
werden Investitionen für nicht am Markt eingeführte Techniken, deren Entwicklungsphase 
abgeschlossen ist und die für den vorgesehenen Einsatzbereich, in der vorgesehenen Größen-
ordnung oder hinsichtlich der vorgesehenen Kombination bekannter Komponenten erstmalig 
zur Anwendung kommen. Schwerpunkte bilden der Einsatz von erneuerbaren Energien und 
Maßnahmen für die effiziente Energienutzung. Die seit 2011 geförderten Projekte sind in 
Tabelle 49 im Anhang dargestellt. In den letzten Jahren wurden keine Projekte mehr gefördert; 
derzeit wird das Programm einer Evaluierung unterzogen. 

6.5 NETZDIENLICHE PHOTOVOLTAIK-BATTERIESPEICHER 

Im Rahmen der Solaroffensive des Landes hat das Umweltministerium 2018 das Förder-
programm „Netzdienliche Photovoltaik-Batteriespeicher“ aufgelegt. Das Programm hat den 
Bau von zusätzlichen PV-Anlagen angereizt und die Belastung der Verteilnetze gesenkt. 
Gefördert wurde die Investition in einen stationären, netzdienlichen Batteriespeicher in 
Verbindung mit einer neu zu errichtenden, an das Verteilnetz angeschlossenen PV-Anlage, 
also keine Nachrüstung bestehender Anlagen. Die Fördersätze bei PV-Anlagen bis 30 kWp 
betrugen 300 € pro kWh Speicherkapazität in 2018, 2019 noch 200 €; bei Anlagen über 
30 kWp 400 bzw. 300 €. Für ein prognosebasiertes Batteriemanagementsystem wurde bis 
Januar 2019 ein Bonus von 250 € gewährt. Für einen netzdienlichen bzw. lastmanagement-
fähigen Elektrofahrzeugladepunkt gab es ab Februar 2019 einen Bonus von 500 €. Die 
Förderung war auf max. 30 % der Investitionen gedeckelt. Das Programm wird von einem 
wissenschaftlichen Monitoringprogramm der RWTH Aachen begleitet. [56] 

Das Programm wurde sehr gut nachgefragt, bereits Mitte 2019 waren die verfügbaren Mittel 
ausgeschöpft. Eine Fortführung des Programms ist derzeit nicht vorgesehen. Insgesamt wurden 
bis zum Stichtag 3.515 Vorhaben mit rund 8,9 Mio. € gefördert. Dadurch wurden über 
29 MWh Speicherkapazität und 43,5 MWp PV-Nennleistung installiert. Die mittlere Förder-
summe lag bei 2.523 € pro Anlage, die mittlere Speicherkapazität betrug 8,3 kWh und die 
mittlere installierte PV-Nennleistung 12, 4 kWp. In über 2.300 Fällen wurde der Zuschuss für 
ein prognosebasiertes Batteriemanagement gewährt, in 42 Fällen der für einen E-Fahrzeug-
Ladepunkt. Die meisten Bewilligungen (204) sowie die höchste Fördersumme (575 T€) weist 
der Landkreis Karlsruhe auf, bei der Fördersumme gefolgt von Ortenaukreis, Rhein-Neckar-
Kreis und den Landkreisen Ravensburg und Biberach; letzterer weist die höchste Pro-Kopf-
Förderung auf, gefolgt vom Hohenlohekreis und dem Landkreis Sigmaringen. Detaillierte 
Daten enthält Tabelle 50 im Anhang. 
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Grafik 74: Förderungen im Programm Netzdienliche Photovoltaik-Batteriespeicher nach Kreisen 
(Darstellung KEA-BW nach [57], Stand 6/19) 

6.6 ENERGIEEFFIZIENTE WÄRMENETZE (INVESTIVER TEIL) 

Die Bausteine 1 und 2 dieses Programms wurden bereits oben in Kapitel 3.4 behandelt; im 
Folgenden wird Baustein 3 dargestellt.  

In Baustein 3 wurden die Errichtung oder Erweiterung von Wärmenetzen unter Nutzung von 
erneuerbaren Energien, industrieller Abwärme und/oder hocheffizienter Kraft-Wärme-
Kopplung gefördert. Neben Kommunen waren u.a. auch Unternehmen antragsberechtigt. Die 
Förderung erfolgte in Form eines mit den Bundesprogrammen kumulierbaren Zuschusses von 
bis zu 20 % der förderfähigen Kosten (max. 200.000 €). Über zusätzliche Boni konnte der 
Höchstbetrag auf maximal bis zu 400.000 € pro Vorhaben erhöht werden. Das Programm 
läuft aktuell noch bis Mitte 2021; es wurde 2019 einer Evaluierung unterzogen.  



 Statusbericht Kommunaler Klimaschutz | Juli 2020  

 94 

  

 
Grafik 75: Bewilligte Förderungen nach VwV Wärmenetze (Darstellung KEA-BW nach [58], Stand 6/19) 

Von 74 eingegangen Anträgen konnten 44 bewilligt werden, die aus 19 Land- und Stadtkreisen 
gestellt wurden. Die Verteilung der bewilligten Anträge zeigt Grafik 75. Die meisten Vorhaben 
wurden im Landkreis Lörrach bewilligt, gefolgt vom Kreis Sigmaringen und dem Rems-Murr-
Kreis. Als einziger Stadtkreis ist Ulm vertreten.  

Eine Gesamtübersicht über die wichtigsten Kennzahlen des Programms gibt Tabelle 15. Ins-
gesamt wurde eine CO2-Minderung von rund 23.000 t/a bewirkt und dafür Landeszuschüsse 
von rund 8,6 Mio. € ausgereicht. Die Förderquote (incl. der Bundesförderung) beträgt im 
Mittel 33 %. Die mittleren Kosten für das Wärmenetz belaufen sich auf 360 € pro Meter 
Trasse. Die Netzverluste liegen im Mittel bei 12 % (der Tiefstwert von 0 % Verlusten bezieht 
sich auf ein „kaltes Nahwärmenetz“). Die Wärmepreise (Mix Grund- und Arbeitspreis) 
bewegen sich zwischen 5,4 und 15,3 ct/kWh bei einem Mittelwert von 9,7 ct/kWh.  
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Tabelle 15: Bisherige Ergebnisse des Programms Energieeffiziente Wärmenetze [58] (Stand 6/19) 

  Summe Min Mittel Max 
CO2-Minderung (t/a) 22.913 27 521 1.965 
Förderfähige Investitionen (T€) 74.024 154 1.721 7.802 
Zuschuss Land (T€) 8.572 31 195 300 
Gesamtförderquote (%)    17% 33% 49% 
Anzahl Anschlüsse (-) 2.268 11 52 300 
Netzlänge (m) 122.645 155 2.787 8.700 
Kosten Wärmenetz (€/m)   152 360 1.099 
Wärmeeinspeisung (MWh/a) 113.384 221 2.577 13.300 
Wärmeverluste Netz (%)   0% 12% 19% 
Wärmepreis gesamt (ct/kWh)   5,4 9,7 15,3 

Die meisten bewilligten Anträge entfielen auf Contractoren (18), gefolgt von Stadtwerken 
(10) und Landwirten (8). Lediglich in vier Fällen war die Kommune selbst Antragssteller, in 
ebenfalls vier Fällen eine Genossenschaft.  

Die große Mehrzahl der geförderten Vorhaben ist vom Typ „Energiedorf“, gefolgt vom Typ 
„Quartier“. 28 neu gebaute Netze stehen 16 geförderten Netzerweiterungen gegenüber. Im 
städtischen Umfeld gab es dagegen weitaus mehr Erweiterungen als Neubauten (Grafik 76).  

 
Grafik 76: Typ der Wärmenetze (Darstellung KEA-BW nach [58], Stand 6/19) 

Hinsichtlich der Energieträger entfällt der Großteil der Jahresarbeit auf Holz, gefolgt von 
Biogas und (fossiler) KWK. 5 % des gesamten Energieeinsatzes entfallen auf fossile Spitzen-
lastkessel. Sonstige Energieträger spielen nur eine untergeordnete Rolle (Grafik 77). 
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Grafik 77: Anteile der Energieträger an der eingespeisten Energie in den Wärmenetzen 
(Darstellung KEA-BW nach [58], Stand 6/19) 

6.7 WÄRMENETZSYSTEME 4.0 

Der Bund hat im Juni 2017 das Förderprogramm "Bundesförderung für effiziente Wärmenetze 
(kurz: Wärmenetzsysteme 4.0)" aufgelegt. Mit dem Programm werden innovative Wärmenetz-
systeme mit überwiegendem Anteil erneuerbarer Energien und Abwärme adressiert. Das 
Programm besteht aus vier Modulen. In Modul I werden Machbarkeitsstudien gefördert, die 
die Errichtung neuer Wärmenetze bzw. die Transformation bestehender Netze zu einem 
Wärmenetzsystem 4.0 untersuchen. In Modul II wird die Realisierung eines Wärmenetz-
systems der vierten Generation gefördert. Fördergegenstand von Modul III sind Informations-
maßnahmen zur Erzielung der erforderlichen Anschlussquote und Wirtschaftlichkeit. In 
Modul IV steht die Förderung von wissenschaftlicher Kooperation im Vordergrund. 

Im Modul I (Machbarkeitsstudie) liegt beim BAFA für das Jahr 2017 ein Antrag aus Baden-
Württemberg vor. Es wurden Mittel im Umfang von ca. 250 T€ bewilligt. Für das Jahr 2018 
liegen 14 Anträge vor, von denen drei zurückgezogen wurden. Hier wurden für elf Anträge 
Mittel im Umfang von ca. 1,1 Mio. € bewilligt. Im Modul II (Realisierungen/Investivanträge) 
liegt für das Jahr 2017 kein, für 2018 ein Antrag aus Baden-Württemberg vor. Hier wurden 
Mittel in Höhe von ca. 1,2 Mio. € bewilligt. In den Modulen III und IV ist (deutschlandweit) 
noch kein Antrag eingegangen [59]. Die im Rahmen des KWKG durch das BAFA geförderten 
Wärmenetze sind in Kapitel 7.5 behandelt. 

6.8 KFW-PROGRAMME ENERGIEEFFIZIENT BAUEN/SANIEREN FÜR 
WOHNGEBÄUDE 

Die Programme Energieeffizient Bauen bzw. Sanieren richten sich an private Eigentümer bzw. 
Bauherren von Wohngebäuden; Kommunen haben jedoch durchaus Einfluss auf deren Inan-
spruchnahme, vor allem durch entsprechende Beratungsangebote. Gefördert werden – in Form 
von zinsverbilligten Krediten und/oder Zuschüssen – Neubauten, die erhöhte energetische 
Standards erreichen, sowie Sanierungen als Einzelmaßnahmen oder zum „Effizienzhaus“-
Standard. Hier wurden die Daten aus den KfW-Förderreports für die Jahre 2008 bis 2016 
ausgewertet. Zwar liegen diese Daten im Prinzip auch auf der Ebene der Landkreise vor, 
doch konnte speziell im Fall Baden-Württembergs, bedingt durch die Abwicklung dieser 
Programme über die L-Bank bis 2015, zum Zeitpunkt der Reporterstellung ein Großteil der 
Daten durch die KfW nicht zugeordnet werden. Erst seit 2016 sind also verwertbare land-
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kreisscharfe Daten verfügbar. Zunächst wird die Entwicklung der Jahre 2008 bis 2018 auf 
Landesebene betrachtet und mit der Entwicklung auf Bundesebene verglichen. 

Tabelle 16: KfW-Programme Bauen/Sanieren in Deutschland und Baden-Württemberg [60] 

Deutschland 2008-2018 Bewilligungen Fördersummen 
KfW-Programm (Programmnummer)  Anzahl Anteil Mio € Anteil 
Energieeffizient Bauen (153) 641.683 28% 66.505 59% 
Energieeffizient Sanieren - Effizienzhaus (151) 167.893 7% 26.053 23% 
Energieeffizient Sanieren - Einzelmaßnahmen (152) 375.990 17% 17.236 15% 
Energieeffizient Sanieren - Zuschuss (430) 1.077.751 48% 2.283 2,0% 
Summe der Programme 2.263.317 100% 112.077 100% 
Baden-Württemberg 2008-2018 Bewilligungen Fördersummen 
KfW-Programm  Anzahl Anteil Mio € Anteil 
Energieeffizient Bauen 122.158 32% 11.294 57% 
Energieeffizient Sanieren - Effizienzhaus 33.533 9% 4.755 24% 
Energieeffizient Sanieren - Einzelmaßnahmen 77.234 20% 3.464 17% 
Energieeffizient Sanieren - Zuschuss 151.654 39% 394 2,0% 
Summe der Programme 384.579 100% 19.907 100% 

Die Verteilung in Land und Bund ist im Grundsatz ähnlich, wobei in Baden-Württemberg 
der Anteil der Fälle beim Zuschussprogramm geringer ist als im Bundesdurchschnitt. Bundes-
weit entfällt fast die Hälfte der Bewilligungen auf das Zuschussprogramm, aber nur ein sehr 
kleiner Teil (2 %) auf die Fördersummen, was sich dadurch erklärt, dass die Zuschüsse nur 
10 % bis maximal 30 % der Bausumme betragen, je nach erreichtem Standard, und die Kon-
ditionen in früheren Jahren noch nicht so attraktiv waren. Die Summen der übrigen Programme 
beziehen sich dagegen auf Darlehen, die oft in der Größenordnung der gesamten Baukosten 
liegen. Mehr als die Hälfte der ausgereichten Mittel entfällt auf die Förderung von Neubauten. 

 
Grafik 78: Anteile der KfW-Programme in Baden-Württemberg  
(Jahre 2008-2018, Darstellung KEA-BW nach [60]) 

Grafik 78 zeigt den Anteil der einzelnen Programme am Gesamtvolumen in Baden-Württem-
berg, jeweils bezogen auf die Anzahl der Bewilligungen und die Höhe der Fördersumme. Wie 
Grafik 79 zeigt, werden im Land alle Programme deutlich überproportional in Anspruch 
genommen: Bei einem Anteil von 13,3 % an der Gesamtbevölkerung Deutschlands entfallen 
im Mittel der Jahre 2008 bis 2018 zwischen 17 und 20 % des Fördervolumens − abhängig vom 
Förderprogramm − auf Baden-Württemberg. 
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Grafik 79: Anteile Baden-Württembergs am gesamten Fördervolumen der KfW-Programme  
(Jahre 2008-2018, Darstellung KEA-BW nach [60]) 

 
Grafik 80: Entwicklung der Programme zusammengefasst seit 2012, Baden-Württemberg 
(Darstellung KEA-BW nach [60]) 

 
Grafik 81: Entwicklung der Programme zusammengefasst seit 2012, bundesweit   
(ohne Baden-Württemberg, Darstellung KEA-BW nach [60]) 

Betrachtet man die Fallzahlen der letzten fünf Jahre, so stellt sich die Entwicklung bis 2015 
recht konstant dar, siehe Grafik 80. (Eine detaillierte Darstellung der zeitlichen Entwicklung 
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der einzelnen Programme befindet sich im Anhang.) Die Zahl der Neubau-Förderungen liegt 
niedriger als die Summe der geförderten Sanierungsmaßnahmen – bundesweit um 34 %, in 
Baden-Württemberg um etwa 25 % im Mittel.  

 
Grafik 82: Jährliche Antragszahlen und Fördersummen der KfW-Programme Energieeffizient 
Bauen/Sanieren insgesamt nach Kreisen (Mittelwert 2016-2018, Darstellung KEA-BW nach [60])  

Bundesweit zeigt sich seit 2016 ein deutlicher Anstieg bei der Anzahl der Sanierungs-
maßnahmen, der in Baden-Württemberg erst seit 2017 festzustellen ist. Dies hängt mit der 
großen Anzahl von bundesweit geförderten Maßnahmen im Bereich „Energieeffizient 
Sanieren – Zuschuss“ zusammen. Dagegen sind die Bewilligungen für das Programm 
Energieeffizient Bauen seit 2016 in Bund und Land deutlich rückläufig. Bezogen auf das 
finanzielle Fördervolumen gibt es keine nennenswerten Unterschiede zwischen Land und 
Bund. Insgesamt betrachtet lässt sich die dringend gebotene Steigerung der energetischen 
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Sanierungsrate in Deutschland und Baden-Württemberg nach wie vor in keiner Weise er-
kennen. 

Setzt man die Summe der in den Sanierungsprogrammen der KfW geförderten Maßnahmen 
(gut 22.000 Maßnahmen p.a. im Mittel der Jahre 2012 bis 2018 inklusive Teilsanierungen 
bzw. Einzelmaßnahmen) in Relation zum Bestand an Wohngebäuden in Baden-Württemberg 
(ca. 2,3 Mio. Gebäude), so ergibt sich eine Sanierungsquote von 0,95 % pro Jahr. (Dabei 
sind naturgemäß Sanierungen ohne Inanspruchnahme von KfW-Mitteln nicht erfasst.) 

Grafik 82 zeigt die Anzahl der Bewilligungen in Baden-Württemberg sowie die einwohner-
bezogenen jährlichen Fördersummen für das Mittel der Jahre 2016 bis 2018, zusammengefasst 
nach Landkreisen. Eine detaillierte Darstellung der KfW-Programme befindet sich im Anhang 
(Seite 196 ff). Betrachtet man die Summe der bewilligten Anträge über alle vier Programme, 
so liegt der Ortenaukreis an der Spitze, gefolgt vom Rhein-Neckar-Kreis und dem Landkreis 
Karlsruhe. Erst- und Letztplatzierter unterscheiden sich um mehr als den Faktor zehn. Bei den 
einwohnerbezogenen Fördersummen führt der Landkreis Biberach vor den Städten Ulm, Frei-
burg und Heilbronn; hier fällt die Spreizung mit weniger als Faktor fünf deutlich geringer aus. 

6.9 KFW-PROGRAMME KOMMUNAL 

An dieser Stelle werden die für Kommunen unmittelbar relevanten KfW-Programme be-
trachtet. Dies sind in den Bereichen Investitionskredit Kommunen (IKK) bzw. Investitions-
kredit Kommunale und Soziale Unternehmen (IKU) die Programme „IKK – Energieeffizient 
Bauen und Sanieren“ (Programmnummer 217 bzw. 220, seit 2009), „IKK – Energetische 
Stadtsanierung – Stadtbeleuchtung“ (Nr. 215, seit 2012) und „IKK – Energetische Stadt-
sanierung – Quartiersversorgung“ (Nr. 201, seit 2012); ebenfalls 2012 kam das Zuschuss-
Programm Nr. 432, „Energetische Stadtsanierung – Zuschuss“ hinzu (siehe ausführlich auch 
Kapitel 3.13). Zu diesen Programmen liegen derzeit nur Daten auf Ebene der Bundesländer 
vor. 

Grafik 83 bzw. Grafik 84 zeigen die Anzahl der Bewilligungen sowie die Fördersummen für 
die Jahre 2008 (bzw. 2012) bis 2018 kumuliert, jeweils für Baden-Württemberg und die 
übrigen Bundesländer. Ergänzend ist der jeweilige Anteil von Baden-Württemberg an der 
Gesamtsumme angegeben (der Bevölkerungsanteil beträgt ca. 13 % des Bundes). 

Es zeigt sich, dass bei den quartiersbezogenen Programmen Baden-Württemberg weit über-
proportional vertreten ist, bei der Anzahl der Anträge für Stadtbeleuchtung jedoch unter-
proportional; letzteres ist vermutlich auf die Landesförderung im Rahmen von Klimaschutz-
Plus in den Jahren 2011 bis 2014 zurückzuführen. 
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Grafik 83: Bewilligungen in den kommunalen KfW-Programmen (Darstellung KEA-BW nach [60]) 

 
Grafik 84: Fördersummen in den kommunalen KfW-Programmen (Darstellung KEA-BW nach [60]) 

6.10 KFW-PROGRAMME ERNEUERBARE ENERGIEN  

Die KfW bietet in zwei Programmlinien Förderung für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energieträger an: „Erneuerbare Energien – Standard“ (Programm 270) und „Erneuerbare 
Energien – Premium“ (Programm 271/281). Die beiden Programme unterscheiden sich 
erheblich voneinander.  

Das Programm „Erneuerbare Energien – Standard“ fördert Anlagen zur Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien gemäß den Vorgaben des EEG, Anlagen zur kombinierten Strom- 
und Wärmeerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen) sowie Maß-
nahmen zur Integration erneuerbarer Energien in das Energiesystem. Die Förderung erfolgt 
ausschließlich in Form zinsverbilligter Kredite, also ohne Zuschüsse. Antragsberechtigt sind 
Privatpersonen, Vereine und Unternehmen sowie kommunale Zweckverbände, nicht jedoch 
Kommunen und deren Eigenbetriebe.  

Das Programm Erneuerbare Energien „Premium“ fördert Anlagen zur Wärmeerzeugung aus 
erneuerbaren Quellen, sofern diese größer sind als die durch das BAFA geförderten Anlagen 
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(siehe Kapitel 6.11) und gewissen anderen Anforderungen genügen: Solarthermische Anlagen, 
Biomasse-Anlagen sowie KWK-Biomasseanlagen, Wärmenetze, Großwärmespeicher, Biogas-
leitungen, Großwärmepumpen sowie Anlagen zur Nutzung der Tiefengeothermie. Die 
Förderung erfolgt über verbilligte Kredite sowie Tilgungszuschüsse; antragsberechtigt sind 
natürliche Personen, Unternehmen, Genossenschaften, Kommunen und kommunale Verbände.  

In den folgenden Diagrammen sind die Anzahl der Bewilligungen sowie die Fördersummen 
in den Jahren 2008-2018 für Deutschland und Baden-Württemberg dargestellt. Detaillierte 
Tabellen befinden sich im Anhang. 

  
Grafik 85: Entwicklung der Bewilligungen im KfW-Programm EE Standard  
(Darstellung KEA-BW nach [60]) 

 

Grafik 86: Entwicklung der Fördersummen im KfW-Programm EE Standard  
(Darstellung KEA-BW nach [60]) 

Während die Entwicklung der Bewilligungszahlen in Bund und Land in etwa synchron ver-
läuft, verhält sich die Entwicklung der Fördersummen seit 2011 völlig unterschiedlich. Der 
Anteil des Landes an der gesamten Fördersumme sinkt von über 10 % auf Werte von 1 % bis 
2 % in den Jahren von 2013-2015 und steigt erst 2016 wieder an. Im Bund sinken dagegen 
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nach 2016 die Fördersummen, In diesem Programm ist Baden-Württemberg in Bezug auf die 
Fördersummen im Mittel über die Jahre 2008 bis 2018 mit 6 % deutlich unterproportional 
vertreten.  

Weniger stark differiert die Relation Land/Bund beim Programm „Premium“. Zwar geht hier 
das Antragsaufkommen im Verhältnis zum Bund in den Jahren 2010-2013 merklich zurück, 
um in der Folge wieder anzusteigen, was sich aber bei den Fördersummen kaum niederschlägt. 
Der Anteil des Landes an der gesamten Fördersumme entspricht mit ca. 13 % im Mittel der elf 
Jahre recht genau dem Bevölkerungsanteil. 

  
Grafik 87: Entwicklung der Bewilligungen im KfW-Programm EE Premium  
(Darstellung KEA-BW nach [60]) 

 
Grafik 88: Entwicklung der Fördersummen im KfW-Programm EE Premium  
(Darstellung KEA-BW nach [60])  

6.11 MARKTANREIZPROGRAMM (BAFA) 

Das Marktanreizprogramm (MAP) des Bundes fördert seit dem Jahr 2000 den Einsatz erneuer-
barer Energien im Wärmebereich. Die maßgeblichen „Richtlinien zur Förderung von Maß-
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der Jahre immer wieder angepasst. Die derzeit gültige Version stammt vom März 2015. 
Antragsberechtigt sind Privatpersonen, freiberuflich Tätige, Kommunen, kommunale Gebiets-
körperschaften und kommunale Zweckverbände, Unternehmen und sonstige juristische 
Personen des Privatrechts, insbesondere gemeinnützige Organisationen oder Genossenschaften. 
Es werden vor allem solarthermische Anlagen, Biomasseanlagen und Wärmepumpen durch 
Zuschüsse gefördert. In dieser Richtlinie ist seit 2007 auch die KfW-Förderung „Erneuerbare 
Energien – Premium“ (Programm 271/281, siehe Kapitel 6.10) mit integriert, die für größere 
Anlagen greift; die Förderung kleinerer Anlagen, die im Folgenden dargestellt ist, wird durch 
das BAFA abgewickelt. 

Die folgenden Diagramme zeigen die Zahl der bewilligten Anträge für die Segmente Solar-
thermieanlagen, Biomasseanlagen sowie Wärmepumpen für die Bundesländer kumuliert für 
die Jahre 2010 bis 2018, jeweils in absoluten Zahlen sowie einwohnerbezogen. 

 
Grafik 89: BAFA-MAP: Bewilligungen von Solarthermieanlagen in den Bundesländern  
(kumuliert 2010 bis 2018, Darstellung KEA-BW nach [61]) 

 
Grafik 90: BAFA-MAP: Bewilligungen von Biomasseanlagen in den Bundesländern 
(kumuliert 2010 bis 2018, Darstellung KEA-BW nach [61]) 
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Grafik 91: BAFA-MAP: Bewilligungen von Wärmepumpen in den Bundesländern  
(kumuliert 2010 bis 2018, Darstellung KEA-BW nach [61]) 
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Wärmepumpen als Solar- oder Biomasseanlagen gefördert. Die Zahl der Solarthermischen 
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Auch beim BAFA zeigt sich, dass in Baden-Württemberg das Förderprogramm überproportional 
in Anspruch genommen wird: Bei Solar- und Biomasseanlagen hat das Land im Mittel der 
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ca. 1,9 Mio. Ein-/Zweifamilienhäuser beträgt die Quote 0,72 % p.a. 
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Grafik 92: BAFA-MAP: Entwicklung der Bewilligungen bundesweit 2010-2018 
(Darstellung KEA-BW nach [61]) 

 
Grafik 93: BAFA-MAP: Entwicklung der Bewilligungen in Baden-Württemberg 2010-2018 
(Darstellung KEA-BW nach [61]) 

Grafik 94 zeigt die Anzahl der Bewilligungen des BAFA in Baden-Württemberg sowie die 
einwohnerbezogenen Fördersummen pro Jahr, basierend auf dem Mittelwert der Jahre 2017 
und 2018 für die Gesamtsumme der Anlage, zusammengefasst nach Landkreisen. Die Daten 
wurden der KEA-BW auf Anfrage vom BAFA zur Verfügung gestellt [61]. Detaillierte Daten 
für die einzelnen Segmente befinden sich in den Tabellen im Anhang. Die Zahlen weichen 
geringfügig von den im vorigen Abschnitt für Baden-Württemberg genannten Zahlen ab, da 
ein genauer Abgleich seitens des BAFA nicht möglich war.  

Im Mittel der beiden Jahre 2017 und 2018 wurden gut 3.400 Solarkollektoranlagen im Land 
(2016: 6.600) mit etwa 7,2 Mio. € (2016: 13,5 Mio. €) gefördert. Damit wurden 43,9 Mio. € 
Investitionen ausgelöst, die mittlere Förderquote beträgt somit 16,5 %. Die mittlere Fläche 
der Solarkollektoranlagen beträgt 11,1 m² (2016: 10,4). Für rund 4.600 (2016: 6.200) Bio-
masseanlagen in Baden-Württemberg wurden rund 15,7 Mio. € (2016: 20) Fördermittel 
bewilligt, was zu Investitionen in Höhe von 83,3 Mio. € und einer Förderquote von 18,8 % 

37.144 38.637

30.204

23.118
16.999

28.019

17.876
11.966

34.161

16.195

30.707
35.979

27.718

16.721

28.333

24.450

17.591

23.138

5.746 4.919 5.349 4.471 3.687

11.288

18.420 18.353

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Anzahl bewilligte Anlagen bundesweit

Solarkollektoranlagen Biomasseanlagen Wärmepumpen

88.443

7.452
8.010

6.152

4.967
4.054

6.645

4.143

2.725

6.940

3.450

6.342
6.816

5.490

3.347

6.199
5.346

3.818
3.270

987 881 943 825 667
1.322

2.105 1.837

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Anzahl bewilligte Anlagen Baden-Württemberg

Solarkollektoranlagen Biomasseanlagen Wärmepumpen

18.743



 Statusbericht Kommunaler Klimaschutz | Juli 2020  

 107 

führte. Die Leistung der Biomasseanlagen beträgt im Mittel 23,8 kW (2016: 23,2 kW). 
Wärmepumpenanlagen wurden in rund 2.000 Fällen (2016: 1.300) gefördert, wofür rund 
7,2 Mio. € (2016: 4,4) Förderung bewilligt und 36,7 Mio. € Investitionen ausgelöst wurden, 
die Förderquote beträgt hier 19,6 %. Die mittlere Leistung der Wärmepumpenanlagen beträgt 
10,0 kW (2016: 10,3 kW). 

 
Grafik 94: BAFA-MAP: Antragszahlen und Fördersummen Marktanreizprogramm (Summe aller 
Anlagen) 2018 nach Kreisen (Darstellung KEA-BW nach [61]) 

Es zeigt sich, dass die Stadtkreise sich durchgängig auf den letzten Rängen bewegen, was 
naheliegende strukturelle Gründe hat (weitaus kleinerer Anteil an Einfamilienhäusern, daher 
geringeres Potential für Solarthermie und Wärmepumpen sowie ein höherer Anteil an Fern-
wärme), ländliche Regionen dagegen an der Spitze liegen. Die führenden Landkreise weisen 
rund zwanzigmal so viele Anlagen auf wie die Stadtkreise. Die einwohnerbezogenen Förder-
summen korrelieren stark mit dem Anteil der Wohneinheiten in Ein- und Zweifamilienhäusern, 
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der Korrelationskoeffizient beträgt 0,85 (2016: 0,81). Für die Inanspruchnahme der KfW-
Fördermittel (siehe Kapitel 6.8) besteht dieser Zusammenhang überraschenderweise nicht. 

Sieht man von den Stadtkreisen ab, so ist die Spreizung bei den drei Segmenten unterschiedlich 
ausgeprägt: Hinsichtlich der einwohnerbezogenen Fördersummen unterscheiden sich die 
Kreise um etwas mehr als Faktor drei bei den Solaranlagen, um Faktor sechs bei den Bio-
masseanlagen, bei den Wärmepumpen sogar um den Faktor zehn. Bei letzteren fällt ins-
besondere der große Vorsprung der Landkreise Biberach und Ravensburg auf. Bei der Solar-
thermie führt der Hohenlohekreis vor den Landkreisen Rottweil und Waldshut. Bei den 
Biomasseanlagen führt ebenfalls der Hohenlohekreis vor den Landkreisen Freudenstadt 
und Schwäbisch Hall. 

6.12 WOHNEN MIT ZUKUNFT (L-BANK) 

Ergänzend zur oder auch unabhängig von der Zuschussförderung des Marktanreizprogramms 
des BAFA können in Baden-Württemberg zur Förderung von EE-Anlagen auch zinsverbilligte 
Kredite der L-Bank aus dem Programm „Wohnen mit Zukunft“ in Anspruch genommen 
werden. Die Inanspruchnahme des Programms erreichte 2012 einen Höhepunkt und ging in 
den Folgejahren deutlich zurück. Dabei dominieren hier die Biomasseanlagen vor den Wärme-
pumpen, seit 2016 wurden allerdings mehr Wärmepumpen als Biomasseanlagen gefördert. 
Die Zahl der Solarthermieanlagen ist deutlich geringer und seit 2012 stetig rückläufig. KWK-
Anlagen spielen nur eine marginale Rolle.  

 
Grafik 95: Entwicklung der Bewilligungen im Programm „Wohnen mit Zukunft“  
(2019 erstes Halbjahr) (Darstellung KEA-BW nach [62]) 
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3 % der im MAP geförderten Solarthermieanlagen auch die L-Bank-Förderung beansprucht 
wurde, gilt dies für 12 % der Biomasseanlagen und für fast 40 % der Wärmepumpen, mit 
starken Schwankungen im Lauf der Jahre. Im Jahr 2012 wurden sogar mehr Wärmepumpen 
im L-Bank-Programm gefördert als im MAP. Insgesamt sind die Zahlen in den letzten Jahren 
rückläufig.  

Die mittleren Investitionen über den betrachteten Zeitraum von zehn Jahren betragen ca. 
24 T€ für Solarthermieanlagen, 30 T€ für Biomasseanlagen, 34 T€ für Wärmepumpen und 
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32 T€ für KWK-Anlagen. Die Mehrzahl der Anlagen (57 %) wurde in bestehenden Gebäuden 
eingesetzt. Erwartungsgemäß gab es deutliche Unterschiede hinsichtlich der Anlagentypen 
für Neubau und Bestand: Während im Neubau die Wärmepumpe dominiert, kamen in den 
Bestandsgebäuden überwiegend Biomasseanlagen zum Einsatz (siehe Grafik 97). 

 
Grafik 96: Antragszahlen und Investitionssummen im Programm „Wohnen mit Zukunft“ nach 
Kreisen (Darstellung KEA-BW nach [62], Stand 6/19) 

Mehr als 95 % der Bewilligungen betrafen Ein- und Zweifamilienhäuser. Daher wird das 
Programm auch überwiegend in den ländlich geprägten Kreisen in Anspruch genommen und 
kaum in den Stadtkreisen. Landkreisbezogene Daten liegen erst ab Juli 2017 bis einschließlich 
Juni 2019 vor; aus diesem Zeitraum wurden die Mittelwerte für ein Jahr gebildet. Die mit 
Abstand meisten Bewilligungen gab es für den Alb-Donau-Kreis, gefolgt vom Kreis Biberach 
und dem Ortenaukreis. Hinsichtlich der ausgelösten Investitionen liegt ebenfalls der Alb-
Donau-Kreis an der Spitze, gefolgt vom Hohenlohekreis und dem Landkreis Freudenstadt. 
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Grafik 97: Anlagentypen im Programm „Wohnen mit Zukunft“ nach Neubau und 
Bestandsgebäuden (Darstellung KEA-BW nach [62], Stand 6/19) 

6.13 ANREIZPROGRAMM ENERGIEEFFIZIENZ (APEE) 

Ergänzend zum Marktanreizprogramm wurde 2016 durch den Bund ergänzend das „Anreiz-
programm Energieeffizienz (APEE)“  aufgelegt. Der Zusatzbonus Heizungspaket gewährt 
zusätzlich zur MAP-Förderung einen weiteren Zuschuss in Höhe von 20 % der Grund-
förderung des MAP sowie für Optimierungsmaßnahmen von 600 €. Mit dem Heizungspaket 
wird der Einbau besonders effizienter Heizungen samt Maßnahmen zur Optimierung des 
gesamten Heizsystems gefördert. Der Bonus gilt nur in Kombination mit dem Marktanreiz-
programm.  

 
Grafik 98: Fördersummen im Anreizprogramm Energieeffizienz nach Bundesländer  
(Darstellung KEA-BW nach [61], Mittel 2017/2018) 

Für das APEE liegen Daten nur auf Ebene der Bundesländer für die Jahre 2017 und 2018 vor, 
dargestellt werden die Mittelwerte beider Jahre. Bundesweit wurden ca. 10.400 Bewilligungen 
pro Jahr erteilt, davon ca. 2.300 in Baden-Württemberg, das somit nach Bayern und deutlich 
vor Nordrhein-Westfalen an zweiter Stelle liegt. Von den rund 12 Mio. € Fördermitteln p.a. 
flossen 22 % ins Land. Bei der Pro-Kopf-Förderung liegt Baden-Württemberg mit 238 € pro 
1.000 Einwohner auf Rang zwei, hinter Thüringen (324 €) und vor Bayern (216 €).  
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6.14 HEIZUNGSOPTIMIERUNG  

Seit August 2016 werden durch den Bund der Ersatz von Heizungs- und Warmwasser-
zirkulationspumpen durch hocheffiziente Pumpen sowie der hydraulische Abgleich am 
Heizsystem gefördert. In Verbindung mit dem hydraulischen Abgleich können zusätzliche 
Investitionen und Optimierungsmaßnahmen an bestehenden Anlagen gefördert werden: 
voreinstellbare Thermostatventile, Einzelraumregler, Strangventile, Volumenstromregelung, 
Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, Pufferspeicher sowie die Einstellung der Heizkurve. 
Der Zuschuss beträgt bis zu 30 % der Nettoinvestitionen, maximal 25.000 €. Auch dieses 
Programm wird über das BAFA abgewickelt. Grafik 99 zeigt die Verteilung auf die Kreise. 

 
Grafik 99: Förderprogramm Heizungsoptimierung nach Kreisen  
(Mittel 2017/2018, Darstellung KEA-BW nach [63]) 

Auch für dieses Programm liegen Daten für die Jahre 2017 und 2018 vor, in diesem Fall 
landkreisscharf, jedoch nur für Baden-Württemberg. Im Mittel der beiden Jahre wurden im 
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Land pro Jahr rund 1.200 Anträge bewilligt und 5,8 Mio. € Fördermittel ausgereicht. Die 
meisten Anträge (640) wurden für den Rems-Murr-Kreis bewilligt, gefolgt von den Kreisen 
Esslingen und Ludwigsburg. Bei den einwohnerbezogenen Fördersummen liegt der Alb-
Donau-Kreis mit 1,05 €/Ew an der Spitze, gefolgt von den Landkreisen Freudenstadt und 
Sigmaringen; der Mittelwert liegt bei 0,53 €/Ew. Ein Stadt-Land-Gefälle ist nicht erkennbar. 

6.15 MINI-KWK-RICHTLINIE 

Die Richtlinie zur Förderung von KWK-Anlagen bis 20 kWel (Mini-KWK-Richtlinie) ist 
zum 1. Januar 2015 in Kraft getreten. Förderanträge können noch bis zum 31. Dezember 
2020 beim BAFA eingereicht werden. Neue Mini-KWK-Anlagen mit einer Leistung bis 
20 kWel können in bestehenden Gebäuden einen einmaligen Investitionszuschuss erhalten, 
der nach der elektrischen Leistung der Anlage gestaffelt ist:  

Leistungsstufe bis 1 kWel: 1.900 €/kW 
Leistungsstufe 1 bis 4 kWel: 300 €/kW 
Leistungsstufe 4 bis 10 kWel: 100 €/kW 
Leistungsstufe 10 bis 20 kWel: 10 €/kW 

Besonders effiziente Mini-KWK-Anlagen können zusätzlich zur Basisförderung einen 
Effizienzbonus für Wärme (25 % der Basisförderung) und/oder Stromeffizienz (60 % der 
Basisförderung) erhalten. 

Daten zur Förderung liegen auch hier lediglich auf Ebene der Bundesländer für die Jahre 2017 
und 2018 vor, landkreisbezogene Daten waren nicht erhältlich. Aus den beiden Jahren wurden 
der Vergleichbarkeit wegen Mittelwerte gebildet. Bundesweit wurden rund 1.000 Anlagen pro 
Jahr gefördert, davon rund 150 in Baden-Württemberg, wo das Programm somit leicht über-
durchschnittlich in Anspruch genommen wurde. 

 
Grafik 100: Fördersummen im Mini-KWK-Programm nach Bundesländern  
(Mittel 2017/2018, Darstellung KEA-BW nach [61]) 

Von den rund 3 Mio. € Fördermitteln flossen gut 0,45 Mio. € nach Baden-Württemberg, 
Bundesweit wurden rund 31 Mio. € Investitionen p.a. ausgelöst, die installierte elektrische 
Leistung beträgt rund 5,9 MWel. Hinsichtlich der absoluten Antragszahlen liegt Nordrhein-
Westfalen an der Spitze, gefolgt von Niedersachsen und Baden-Württemberg. Betrachtet 
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man die ausgereichten Fördersummen pro Kopf, so führt Niedersachsen mit 62 €/TEw vor 
Sachsen-Anhalt und Thüringen (je 44 €/TEw), Baden-Württemberg folgt mit 41 €/TEw auf 
Rang fünf. Vergleicht man die Zahl der geförderten Anlagen bzw. die Fördersummen mit 
denen des MAP (siehe Kapitel 6.11), so zeigt sich, dass kleine KWK-Anlagen noch weitaus 
weniger verbreitet sind als Wärmeerzeuger auf Basis erneuerbarer Energien: Den rund 
1.000 Mini-BHKW stehen ca. 32.000 Solarthermieanlagen, ca. 25.000 Biomasseanlagen 
und ca. 10.000 Wärmepumpen pro Jahr gegenüber (Mittelwerte der Jahre 2010 bis 2018). 

6.16 KÄLTE-KLIMA-RICHTLINIE 

Das BMU fördert seit 2008 im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative Maßnahmen an 
Kälte- und Klimaanlagen zur Steigerung der Energieeffizienz, Minderung des Kältebedarfs 
und die weitere Reduktion der Emissionen fluorierter Treibhausgase mit Investitionszuschüssen. 
Es werden sowohl Maßnahmen an stationären Kälte- und Klimaanlagen wie auch an Fahrzeug-
Klimaanlagen gefördert. Auch dieses Programm wird vom BAFA abgewickelt. Die Höhe der 
Förderung wird anhand einer Reihe von Parametern anlagenspezifisch berechnet; sie ist auf 
150 T€ pro Maßnahme und maximal 50 % der förderfähigen Investitionen begrenzt. 

Auch für dieses Förderprogramm liegen Daten für 2017 und 2018 auf Ebene der Bundesländer 
vor, auch hier werden die Mittelwerte beider Jahre dargestellt. Bundesweit wurden rund 
340 Anlagen pro Jahr gefördert, davon 68 in Baden-Württemberg, das somit – praktisch 
gleichauf mit Nordrhein-Westfalen und Bayern – an der Spitze liegt. Hinsichtlich der ein-
wohnerbezogenen Fördersummen liegt Baden-Württemberg mit 338 €/Ew mit deutlichem 
Vorsprung an der Spitze, gefolgt von Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Von den pro 
Jahr durchschnittlich ausgereichten Fördermitteln in Höhe von gut 19 Mio. € flossen gut 
3,7 Mio. € nach Baden-Württemberg, was rund 20 % der Gesamtsumme entspricht. Das Land 
ist somit auch bei diesem Förderprogramm überproportional vertreten. Durch die Förderung 
wurden bundesweit pro Jahr ca. 108 Mio. € Investitionen ausgelöst, knapp 24 Mio. € davon in 
Baden-Württemberg.  

 
Grafik 101: Fördersummen der Kälte-Klima-Richtlinie nach Bundesländern  
(Mittel 2017/2018, Darstellung KEA-BW nach [64]) 
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6.17 FÖRDERPROGRAMME VON KOMMUNEN UND 
ENERGIEVERSORGUNGSUNTERNEHMEN  

In mehreren Kommunen in Baden-Württemberg werden lokale oder regionale Förderprogramme 
für die Bürger entweder von der Kommune selbst oder vom dort ansässigen Energieversorger 
angeboten. Soweit diese Förderprogramme einen Energiebezug haben, sind sie in Grafik 102 
dargestellt. Die Karte hat noch den Stand von 2017, da der BINE-Informationsdienst, der diese 
Daten erhoben und systematisch gepflegt hatte, zum Ende des Jahres 2018 seitens des BMWi 
eingestellt wurde; sofern diese Programme nicht anderweitig erfasst werden sollten, werden 
aktuellere Daten daher auf absehbare Zeit nicht verfügbar sein. Die Anzahl kommunaler 
Förderprogramme ist insgesamt gering, da die Programme auf Landes- und Bundesebene 
schon sehr viele Fördertatbestände abdecken. Kommunale Programme sollen nur unterstützen 
und speziellen lokalen Erfordernissen genügen. 

 
Grafik 102: Kommunen mit Förderprogramm von Kommune oder EVU  
(Stand 2017, Darstellung KEA-BW nach [65])  
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7 Infrastruktur und Projekte 

7.1 KOMMUNALE ENERGIEVERSORGUNGSUNTERNEHMEN (EVU) 

Die zur Erreichung der Klimaschutzziele erforderliche Verbrauchsreduktion und Dekarbo-
nisierung verändern sowohl die Rolle der großen Energieversorger als auch der Stadtwerke 
und deren Position in der Energiewende.  

Die vier großen Energieversorger in Deutschland (E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall Europe) 
haben sich zunächst zurückhaltend mit dem Thema Energiewende beschäftigt. Große Themen 
waren Unbundling (Trennung von Erzeugung, Transport und Vertrieb) und der Atomausstieg. 
In den letzten Jahren erfolgt teilweise eine Auftrennung der Konzerne in die Bereiche fossile 
Großkraftwerke, Kernkraftwerke und erneuerbare Energien. Damit sollen negative wirtschaft-
liche Auswirkungen von Kohleausstieg und Rückbau der Kernkraftwerke auf die Konzerne 
verhindert und der Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich erneuerbare Energien ermöglicht 
werden. 

In Baden-Württemberg ermöglicht der Rückkauf der EnBW-Anteile von Electricité de France 
(EDF) eine Neuausrichtung des Konzerns. Hinter dem Motto „Wir machen das schon“ der 
EnBW stehen vielfältige Aktivitäten: 

▪ Windstrom (On- und Off-shore) 
▪ Wasserkraft (Repowering) 
▪ Wasserkraftspeicher (Beteiligungen) 
▪ PV-Freiflächenanlagen (16 Solarparks seit 2008 mit einer Gesamtleistung von über 

64 MW) 
▪ PV-Dachanlagen für Gewerbe- und Industriekunden (Beratung, Aufbau, Contracting) 
▪ Dienstleistungen zur Direktvermarktung erneuerbarer Energien 
▪ Mieterstrom-Modelle (Pilotphase) 
▪ Ladeinfrastruktur (z. B. SLAM - Schnellladenetz für Achsen und Metropolen - Aufbau 

neuer Schnellladesäulen an Tank & Rast-Standorten) 
▪ Quartiersspeicher und Batteriekraftwerke (Modellprojekte) 
▪ Virtuelle Kraftwerke (zentrale Steuerung und gebündelte Vermarktung von dezentral 

erzeugtem Strom, „Schwarmstrom“) 
▪ Südlink (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Leitungen (HGÜ) mit Beteiligung 

von TransnetBW) 
▪ Nachfragemanagement durch abschaltbare Verträge und Hausautomatisierung (Smart-

Meter, Demand-Side-Management (DSM)) 
Stadtwerke stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie die großen EVU. Als Vorteil kann 
die größere Nähe zu den lokalen Verwaltungen und den Bürgern und Betrieben (Endkunden) 
gesehen werden. Grundsätzlich sollte es einfacher sein, bei lokalen Projekten zur Nutzung 
von erneuerbaren Energien oder zur Verbesserung der Energieeffizienz mitzuwirken, z. B. 
Projekte in den Bereichen Nahwärmenetze und Kraft-Wärme-Kopplung (siehe Kapitel 7.5), 
Quartiersspeicher, Abwärmenutzung, Mieterstrom und Sektorkopplung.  

Als Nachteil kann die geringere Finanzkraft und Leistungsfähigkeit der Stadtwerke-Organisation 
(Personalkapazität, Know-how) gesehen werden. Die Stadtwerke reagieren auf diese Heraus-
forderung durch Zusammenschlüsse mit Aufteilung und Zentralisierung von Tätigkeiten (Direkt-
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vermarktung, Börsenhandel, Steuerung von Erzeugungs- und Handelsportfolios (Einsatzplanung, 
Dispatch), Anlagenbetrieb, Smart Metering, Fakturierung, Beschaffung, Forschung und 
Entwicklung etc.).  

EVU und Stadtwerke sind also einerseits von der Energiewende in ihren Geschäftsfeldern 
betroffen und müssen sich an neue Bedingungen anpassen. Andererseits hängt von ihrem 
proaktiven lokalen Engagement wesentlich der Erfolg der Energiewende ab. 

 
Grafik 103: Kommunen mit EVU (Firmensitz) (Darstellung KEA-BW nach[66][67], Stand 6/19)  

In Deutschland agieren über 1.000 Stadtwerke, davon 150 in Baden-Württemberg. Im Rhein-
Neckar-Kreis gibt es die meisten Stadtwerke (8). Drei Kreise haben sieben, fünf Kreise sechs 
und vier Kreise fünf Stadtwerke. Einzig im Hohenlohekreis gibt es kein Stadtwerk. Die Städte 
mit Stadtwerken repräsentieren über 50 % der Einwohner in Baden-Württemberg. Alle Stadt-
kreise haben ein Stadtwerk. Sie repräsentieren bereits 36 % der Einwohner mit Stadtwerken. 
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25 der Kommunen mit Stadtwerken sind kleiner als 10.000 Einwohner. Die durchschnittliche 
Kommune mit Stadtwerk hat 38.000 Einwohner, während die durchschnittliche Kommune 
in Baden-Württemberg nur knapp 10.000 Einwohner hat. 76 % (842) der Kommunen in Baden-
Württemberg sind kleiner als 10.000 Einwohner. Man sieht also, dass Stadtwerke eher in 
größeren Kommunen gegründet wurden. Hier wurden alle mehrheitlich in kommunaler Hand 
befindlichen EVU abgebildet, die (auch) als Energieversorger auftreten, also Strom und/oder 
Gas und/oder Wärme liefern. Kommunale Unternehmen, die ausschließlich der Wasser-
versorgung oder Abfallentsorgung dienen, wurden nicht berücksichtigt. Auch diese Stadt-
werke wären jedoch grundsätzlich mögliche Betreiber lokaler Wärmenetze. 

Viele Stadtwerke sehen in der Energiewende einen größeren Treiber für ihre künftige Auf-
stellung als in der Digitalisierung. Das geht aus der Studie „Stadtwerke - fit für die Zukunft?“ 
hervor [68]. Die Studie vom Januar 2017 basiert auf einer bundesweiten Umfrage, an der sich 
Vorstände und Geschäftsführer von 67 Stadtwerken beteiligten; sechs Unternehmenslenker 
wurden zudem in Tiefeninterviews befragt. Demnach ist für 52 % der befragten Geschäfts-
führer und Vorstände die Anpassung des Geschäftsmodells an die Anforderungen der Energie-
wende der wichtigste Treiber für ihre strategische Neuaufstellung. 19 % nannten die Digitali-
sierung und 16 % die effiziente Aufstellung der bestehenden Geschäftsfelder. 

Der Vertrieb von Gas und Strom sowie die Netze tragen bei den meisten Unternehmen ent-
scheidend zum Ergebnis bei, allerdings erwarten die Führungskräfte in den kommenden Jahren 
sinkende Ergebnisbeiträge. Nur bei 9 % der Unternehmen gehört die Erzeugung aus erneuer-
baren Energien zu den drei größten Ergebnisbringern, bei 7 % gehören Energiedienstleistungen 
sowie die Telekommunikation dazu. Allerdings: Mit solchen „neuen Geschäftsfeldern“ will 
die Mehrheit der Befragten (72 %) die Einbrüche im traditionellen Geschäft kompensieren. 
Da die neuen Geschäftsfelder jedoch eher kleinteilig sind, können sie Verluste im Altgeschäft 
bisher nur zum Teil ausgleichen. Vielfach begegnen die Stadtwerke den künftigen Heraus-
forderungen mit Kooperationen (67 %) und mit Investitionen in bestehende Geschäftsfelder 
(58 %). Klassische Kostensenkungsmaßnahmen wie der Abbau von Personal sind bei 43 % 
der Befragten ein wesentliches Thema. 

Ein besonderes Problem liegt im Bereich der Gasverteilnetze. Bis 2050 soll der Energieverbrauch 
erheblich reduziert und der verbleibende Energiebedarf zu einem Großteil mit erneuerbaren 
Energien gedeckt werden. Das wird einen massiven Einfluss auf den Erdgasabsatz haben. 
Mittelfristig kann noch mit einer stabilen bzw. leicht zunehmenden Bedeutung des Energie-
trägers Erdgas gerechnet werden, insbesondere in der Stromerzeugung. Langfristig, insbe-
sondere nach 2030, muss der Erdgasabsatz jedoch zur Einhaltung der Klimaschutzziele schritt-
weise stark reduziert werden, so dass dieser bis 2050 einen Bruchteil der heutigen Nachfrage 
betragen wird, bzw. sogar auf Null gehen sollte (Dekarbonisierung zur Einhaltung des ver-
bleibenden CO2-Budgets). 

Andererseits bietet das Gasnetz Chancen für die Nutzung von CO2-freien Gasen. Dazu gehören 
neben Biogas, dessen Einsatz durch die Verfügbarkeit von Biomasse beschränkt ist, durch 
erneuerbaren Strom erzeugter Wasserstoff und synthetisches Methan (Power-to-Gas). Das 
Gasnetz sowie bestehende Gasspeicher bieten enorme Speicherkapazitäten mit einer Reich-
weite von mehreren Monaten und können daher dazu beitragen, das fluktuierende Wind- und 
Sonnenangebot auszugleichen. Allerdings liegt der Preis von synthetischen Gasen derzeit 
deutlich über den gegenwärtigen Importpreisen von Erdgas.  
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Grafik 104: Entwicklung des Erdgasabsatzes in Baden-Württemberg(Darstellung KEA-BW nach [69])  

Ohne Marktsignale oder Vorgaben der Bundesregierung durch Quoten oder Fördermittel 
müssen die Stadtwerke eigene Entscheidungen bei der Energiewende vor Ort treffen: Ausbau 
oder Rückbau der Gasverteilnetze, Ausbau der Fernwärme oder nicht, Entflechtung von Gas- 
und Fernwärmegebieten, Einstieg in die Produktion von synthetischen Gasen, Einstieg in 
Speicherinfrastruktur, Ausbau lokaler KWK-Stromerzeugung etc. Diese Investitionsent-
scheidungen mit Auswirkungen auf die nächsten Jahrzehnte müssen heute getroffen werden. 
Diese Entscheidungen sollten robust sein und keine Wege verbauen. Insbesondere Fernwärme 
bietet dabei viele Optionen zur Nutzung unterschiedlicher Energieträger. 

Die Landesregierung plant, für die 103 Großen Kreisstädte eine verpflichtende Wärmeplanung 
einzuführen. Kleinere Kommunen sollen bei der Erstellung von Wärmeplänen gefördert 
werden. Für die Stadtwerke wäre eine aktive Teilnahme an der Wärmeplanung äußerst sinn-
voll, um ihre zukünftige Rolle bei der klimagerechten Energieversorgung 2050 zu sichern 
und diese mitzugestalten.  

7.2 CONTRACTING 

Der Begriff Contracting bezeichnet ein Geschäftsmodell, in welchem ein Dienstleister – der 
Contractor – für einen Kunden – den Contractingnehmer – eine Investition tätigt. Man unter-
scheidet im Wesentlichen zwischen zwei Contracting-Formen: Dem Energieliefer-Contracting 
und dem Energiespar-Contracting.  

Beim Energieliefer-Contracting übernimmt der Contractor die Planung, Finanzierung, In-
stallation, Energiebeschaffung sowie auch die Betriebsführung der Anlagen. Energieliefer-
Contracting ist die bisher am häufigsten angewandte Form des Contracting. Ziel ist die effiziente 
Bereitstellung von Energie; das Produkt ist also Nutzenergie wie Wärme, Strom oder Kälte. 
Der Contractor wird über einen vertraglich vereinbarten Energiepreis zuzüglich Grund- und 
Verrechnungspreis vergütet. Das Eigentum der Anlagen verbleibt meist beim Contractor und 
wird im Vertrag abgesichert. 

Im Energiespar-Contracting (ESC) dagegen betrachtet der Contractor die technischen Anlagen 
des Gebäudes ganzheitlich mit dem Ziel, den Energieverbrauch insgesamt zu senken und damit 
die Energiekosten zu reduzieren. Der Contractor plant, realisiert und finanziert individuell auf 
die Liegenschaft zugeschnittene technische, bauliche und organisatorische Maßnahmen, die 
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zu einer Einsparung beim Energieverbrauch führen. Funktionsprinzip und Zahlungsflüsse 
beim ESC zeigt Grafik 105. 

 
Grafik 105: Prinzip des Energiespar-Contracting (Darstellung KEA-BW) 

Der Contractor garantiert vertraglich die Energiekosteneinsparung. Für seine Dienstleistungen 
und die von ihm getätigten Investitionen erhält er einen Teil der Einsparung. Daher ist es im 
wirtschaftlichen Interesse des Contractors, alle Maßnahmen mit besonders hoher Wirtschaft-
lichkeit umzusetzen.  

Die Laufzeit von ESC -Verträgen beträgt in der Regel zwischen sieben und 15 Jahre. Mit 
einer Finanzierungsbeteiligung, zum Beispiel einem Baukostenzuschuss, sind auch umfang-
reichere Maßnahmen umsetzbar, die sich nicht allein aus der Einsparung refinanzieren lassen. 
Die Praxis zeigt, dass mit ESC hohe Einsparpotentiale erschlossen werden können: 40 % 
Einspargarantie sind keine Seltenheit, in Einzelfällen sind sogar 70 % und mehr möglich.  

Weil ESC ein attraktives Finanzierungsmodell für Effizienzmaßnahmen ist und darüber hinaus 
umfassendes Know-how und Serviceleistungen bietet, ist es eine gute Alternative zur Um-
setzung der Maßnahmen in Eigenregie. Anwender profitieren nicht nur vom Spezialwissen 
des Contractors, sie übertragen ihm auch die wirtschaftlichen und technischen Risiken für die 
Energieeffizienzmaßnahmen. 

Typische Maßnahmen im ESC sind zum Beispiel  

▪ die Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung wie z.B. alter Heizkessel, Warm-
wasserbereiter, der Austausch ineffizienter Pumpen, der hydraulische Abgleich der 
Heizungsanlage, 

▪ die Optimierung oder der Einbau einer Gebäudeleittechnik, 
▪ der Einsatz energieeffizienter Leuchten,  
▪ der Einsatz von BHKW und Holzhackschnitzelanlagen, sowie 
▪ die Umsetzung von nicht energierelevanten Sanierungsmaßnahmen.  

Unter Begleitung der KEA-BW wurden bisher 47 ESC -Projekte in baden-württembergischen 
Kommunen realisiert. Diese weisen einen Umfang von insgesamt ca. 105 Mio. € Investitionen 
auf; die Energieverbrauchswerte wurden typischerweise um etwa 35 % bis 40 % reduziert 
sowie CO2-Minderungen von knapp 28.000 t/a erzielt [70]. Eine Aufstellung der Projekte 
befindet sich in Tabelle 66 im Anhang. (Siehe auch Best-Practice-Projekte in [71].) 
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Abgesehen von der Tätigkeit der KEA-BW gibt es nach wie vor nur wenige Aktivitäten zur 
Projektentwicklung von ESC-Projekten im Land. Angesichts des derzeitigen Investitions-
staus an öffentlichen Gebäuden – insbesondere an Schulen – lässt sich feststellen, dass hier 
noch ein enormes Potential vorhanden ist. 

7.3 BÜRGERENERGIEGENOSSENSCHAFTEN 

Als Bürgerenergiegenossenschaften (BEG) werden Zusammenschlüsse von Bürgerinnen 
und Bürgern zur Umsetzung von Energieprojekten in der Rechtsform einer Genossenschaft 
bezeichnet (Bürgerenergiegenossenschaften entsprechen nicht dem im Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) 2017 verwendeten allgemeiner gefassten Begriff Bürgerenergiegesellschaft). 
Sie stellen eine Form der Bürgerbeteiligung dar. In der Regel steht eine wirtschaftliche Ge-
winnabsicht hinter der Genossenschaft. Allerdings nehmen die Beteiligung an der Gestaltung 
der Energiewende und der Gedanke des Klimaschutzes üblicherweise ebenfalls einen großen 
Raum ein. 

Mit der Öffnung der Energiemärkte und damit der Möglichkeit für Kunden, den Stromanbieter 
frei zu wählen, ergab sich eine (Wieder-)Belebung genossenschaftlicher Strukturen im Energie-
sektor. Ende 2012 gab es in Deutschland mehr als 700 Bürgerenergiegenossenschaften [72]. 

Von 2006 bis 2018 wurden in Deutschland 869 Bürgerenergiegenossenschaften gegründet. 
Diese weisen rund 183.000 Mitglieder auf, die über 714 Mio. € Kapital verfügen und rund 
2,7 Mrd. € Investitionen in Energieprojekte getätigt haben [73]. Durch die Neuordnungen im 
EEG (Umstellung auf Ausschreibungen im Jahr 2017) wurden die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen geändert, was die Chancen für Energiegenossenschaften verschlechtert hat. Die 
Zahl der Neugründungen ist seit dem Jahr 2012 in Deutschland stark zurückgegangen (siehe 
Grafik 106).  

 
Grafik 106: Entwicklung der Gründung von Bürgerenergiegenossenschaften in Deutschland 
(Darstellung KEA-BW nach [73]) 

Regional gibt es die meisten Energiegenossenschaften in den großen Flächenländern Bayern, 
Baden-Württemberg und Niedersachsen. In Baden-Württemberg gibt es gegenwärtig 
146 Energiegenossenschaften (2017: 150) in 129 Kommunen (Stand Juni 2019); das sind 
ca. 12 % der Kommunen im Land. 

Neben den eingetragenen Energiegenossenschaften gibt es weitere Gesellschaftsformen wie 
die GbR, die GmbH & Co. KG, die gemeinnützige Stiftung sowie den gemeinnützigen Verein 
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(e.V.) oder eine nichtbörsenorientierte Aktiengesellschaft, die eine Bürgerbeteiligung er-
möglichen. Insbesondere im Bereich der PV-Anlagen gibt es viele solcher Zusammenschlüsse. 
Darüber liegen aber keine Zahlen vor. Die unten dargestellten Zahlen zu den Energiegenossen-
schaften geben also nur einen Ausschnitt der Bürgerbeteiligung an der Energiewende wieder. 

 
Grafik 107: Bürgerenergiegenossenschaften (Darstellung KEA-BW nach [74], Stand 6/19)  

In Baden-Württemberg verteilen sich die Energiegenossenschaften unterschiedlich auf die 
Stadt- und Landkreise. Führend sind die Kreise Biberach mit elf und Breisgau-Hochschwarz-
wald mit zehn Energiegenossenschaften. Lediglich in vier Kreisen (davon drei Stadtkreisen) 
gibt es keine Energiegenossenschaft. 

70 % der Energiegenossenschaften in Deutschland betreiben PV-Anlagen. 15 % der Energie-
genossenschaften befassen sich mit Nahwärmesystemen (siehe dazu auch Kapitel 7.4 und 
7.5); bei der Windkraft sind es lediglich 2 %. Die Anlagen werden überwiegend von Anlagen-
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bauern und Investoren errichtet. Bürger werden allerdings oft finanziell durch Beteiligungen 
unterschiedlicher Art einbezogen. 

In den letzten Jahren haben Energiegenossenschaften auch andere Geschäftsfelder aufgegriffen, 
wie den Kauf und Betrieb von Gas- und Stromnetzen, die Realisierung von Energieeffizienz-
maßnahmen wie z. B. energetische Sanierung von Gebäuden, Errichtung und Betrieb von 
BHKW, den Austausch von Beleuchtungsanlagen durch energiesparende Leuchtmittel (bei-
spielsweise LEDs) und die Beratung der Mitglieder in Energiefragen. 5 % der Energie-
genossenschaften betreiben Contracting und 7 % sind in sonstigen Feldern tätig (Wasserkraft, 
Strom- und Gasnetze, Stromhandel). 

Wie in den Anfängen der Elektrizitätsversorgung spielen Energiegenossenschaften heute eine 
bedeutende Rolle bei der Entwicklung dezentraler erneuerbarer Energien. Genauso wie früher 
wurden damit Lücken gefüllt, an denen die großen Energieversorger kein wirtschaftliches 
Interesse haben oder hatten. 

PV-Anlagen wurden bisher nur selten auf Dächern von Mehrfamilienhäusern errichtet. Hier 
gibt es sicherlich noch ein großes zu erschließendes Dachflächenpotential. Allerdings sind 
die diesbezüglichen Regelungen im EEG (Mieterstrom) eher hinderlich für Hausgemein-
schaften. Hier treten z. B. Stadtwerke mit besonderen Geschäftsmodellen auf den Plan, die 
auch von Energiegenossenschaften aufgegriffen werden könnten. Ebenso könnten Quartiers-
speicher ein Betätigungsfeld von Energiegenossenschaften werden. 

Unter der Annahme zukünftig steigender Strompreise aus konventionellen Kraftwerken, der 
Stilllegung von Kohlekraft- und Kernkraftwerken, der Kostenreduzierung bei erneuerbaren 
Erzeugungsanlagen und dem erforderlichen Ausbau von erneuerbaren Energien könnten 
mittelfristig viele neue Anreize und denkbare Aufgabenfelder für lokal und regional verankerte 
Energiegenossenschaften entstehen. 

7.4 BIOENERGIEDÖRFER 

Ziele beim Aufbau von Bioenergiedörfern sind die Stärkung der Regionalentwicklung, die 
Modernisierung der Infrastruktur, das Verringern der Abhängigkeit von importierten Energie-
trägern und deren Preisentwicklung und schließlich der Klimaschutz. 

In einem Bioenergiedorf werden die lokalen Potentiale genutzt (z. B. regionale Biomasse, 
vorhandene Strukturen, Engagement der Bürger). Ziel ist es, die importierten, fossilen Energie-
träger durch regional verfügbare Energieträger zu ersetzen und auf diese Weise vor Ort einen 
Mehrwert zu schaffen, der der Region zugutekommt. Mindestens 50 % des Energiebedarfs 
(Strom und Wärme) sollte aus regional und möglichst nachhaltig erzeugter Biomasse und Rest-
stoffverwertung gedeckt werden. Wichtig ist auch die Steigerung der Energieeffizienz, z. B. 
durch Gebäudesanierungen, angepasste Wärmekonzepte, Austausch der Heizungspumpen, 
Einsatz von LED-Beleuchtungen. 

Unterm Strich entsteht regionale Wertschöpfung, d. h. weniger Geld verlässt die Gemeinde 
und die Region, und die Kauf- und Wirtschaftskraft vor Ort werden gestärkt. Neben Steuer-
einnahmen können Kommunen bzw. kommunale Unternehmen als (Mit-)Betreiber von 
Anlagen und Wärmenetzen sogar selbst Einnahmen erzielen. Ein zusätzlicher Effekt ist die 
Verbesserung der Infrastruktur (Dorferneuerung, Leitungsnetz: Wärmenetz, Glasfaser etc.). 
Ein wichtiger Aspekt von Bioenergiedörfern ist zudem die Einbindung der Bürgerschaft in 
die Entscheidungsprozesse. Dadurch wird der Gedanke des Bioenergiedorfs von der Be-
völkerung aktiv mitgetragen. 
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In Baden-Württemberg gibt es gegenwärtig 110 (2017: 97) Bioenergiedörfer in 92 Kommunen 
(2017: 84), von denen ein erheblicher Teil durch das Land gefördert wurde. Dabei erfüllen 
nicht alle dieser Dörfer alle Qualitätskriterien für ein „echtes“ Bioenergiedorf. In der Regel ent-
stehen Bioenergiedörfer in ländlichen Gemeinden mit einem großen Angebot an pflanzlicher 
und tierischer Biomasse und Abfallstoffen. Durchschnittlich hat ein Bioenergiedorf etwa 
6.000 Einwohner. Zwei haben mehr als 10.000 Einwohner, vier mehr als 20.000 Einwohner, 
wobei in der Regel nur ein Teil der Kommune versorgt wird.  

 
Grafik 108: Bioenergiedörfer in Baden-Württemberg (Darstellung KEA-BW nach [75][76], Stand 6/19)  

Die meisten Bioenergiedörfer liegen im Landkreis Sigmaringen (11), gefolgt von Schwäbisch 
Hall (9) und Biberach (8). 14 Kreise haben keine Bioenergiedörfer, darunter die neun Stadt-
kreise. Bioenergiedörfer liegen meist in den Landkreisen mit den geringsten Einwohner-
dichten. Konstanz bildet hier eine Ausnahme; als fünftplatzierter Kreis liegt die Einwohner-
dichte zwei- bis dreimal höher als in den sonstigen Kreisen mit mehr als fünf Bioenergie-
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dörfern. In den Landkreisen mit den höchsten Einwohnerdichten (Böblingen, Ludwigsburg, 
Esslingen – alle Region Stuttgart) gibt es kein oder nur ein Bioenergiedorf.  

Bioenergiedörfer sind gute Vorbilder für die wirtschaftliche Nutzung lokaler Biomasse. Es 
werden unterschiedliche Prozesse und Technologiekombinationen angewendet und optimiert. 
Insofern ist auch zukünftig eine Förderung von Projekten sinnvoll. Zudem sollten auch die 
anderen erneuerbaren Energien (PV, Wind-, Wasserkraft, Umweltwärme) in großem Umfang 
eingesetzt werden. Nur so kann die Zielmarke von 80 % Anteil erneuerbare Energien im Jahr 
2050 für ganz Baden-Württemberg erreicht werden. 

7.5 WÄRMENETZE 

Wärmenetze sind besonders in dicht bebauten Gebieten sinnvoll. Sie ermöglichen eine effiziente 
und kostengünstige Versorgung von Gebäuden mit einem hohen Anteil von Wärme aus erneuer-
baren Energien, Kraft-Wärme-Kopplung, industrieller Abwärme oder Abwasser. Sie sind 
daher ein strategisch wichtiger Baustein der Energiewende im Wärmesektor. Im Rahmen der 
Novellierung des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg ist geplant, alle 103 Großen Kreis-
städte und kreisfreien Städte zur Durchführung einer kommunale Wärmeplanung zu verpflichten, 
was das Interesse an Wärmenetzen absehbar erhöhen wird.  

Der Begriff „Fernwärme“ wird hier synonym für netzgebundene Wärmeversorgung verwendet 
und schließt Nahwärmenetze mit ein. Zwischen Fern- und Nahwärme besteht keine klare 
definitorische Abgrenzung. Der Fernwärmeabsatz in Baden-Württemberg hat sich von 1994 
bis 2004 ungefähr verdoppelt, während sich der Endenergieverbrauch nur um 8 % erhöht hat. 
Entsprechend ist der Anteil der Fernwärme am Endenergieverbrauch von 4,9 % auf 9,6 % 
gestiegen. Von 2010 bis 2017 ist der Fernwärmeverbrauch um ca. 19 % (9,6 PJ) gesunken 
und hat jetzt einen Anteil von ca. 8,7 % am gesamten Wärmeverbrauch. Der gesamte Wärme-
verbrauch ist von 2010 bis 2017 nur um ca. 3 % (17,2 PJ) gesunken [77]. 

  
Grafik 109: Entwicklung des Fernwärmeverbrauchs in Baden-Württemberg 1990 bis 2017  
(Darstellung KEA-BW nach [77]) 

Der relativ starke Rückgang im Jahr 2011 ist zum Teil auf die Umstellung der Auswertung 
im Bereich Gewerbe, Handel und Dienstleistungen und insbesondere auf die unterschiedliche 
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Witterung zurückzuführen (2010: kaltes Jahr, 2011: warmes Jahr). Auch der starke Rückgang 
im Jahr 2014 ist durch ein mildes Jahr bedingt. Witterungsbereinigt ist der Fernwärmever-
brauch von 2012 bis 2017 relativ konstant geblieben bei ca. 43 PJ/a. 

In der Industrie wurde der Fernwärmeabsatz von 1994 bis 2004 etwa verdreifacht. Seither ist 
die in der Industrie genutzte Fernwärmemenge mit Schwankungen ungefähr gleich geblieben. 
Witterungsschwankungen haben nur einen geringen Einfluss auf den Fernwärmeverbrauch der 
Industrie. Im Gegensatz zum Gesamtabsatz war dort in den Jahren von 2010 bis 2015 kein Rück-
gang zu beobachten. Der Anteil der Industrie am Fernwärmeverbrauch lag 2017 bei ca. 34 %. 

Im Jahr 2015 wiesen von den 1.101 Gemeinden in Baden-Württemberg 587 Städte und 
Gemeinden eine Nah- bzw. Fernwärmeversorgung auf, das sind 53 % (siehe Tabelle 17). 

Während in allen Großstädten eine Fernwärmeversorgung betrieben wird, nimmt die Zahl 
der Fernwärmesysteme mit sinkender Einwohnerzahl ab. Während in der Kategorie 10.000 
bis 20.000 Einwohner noch 80 % der Gemeinden ein Wärmenetz haben, sinkt der Anteil in 
Gemeinden mit 1.500 bis 10.000 Einwohnern auf 46 % und in Gemeinden kleiner 1.500 Ein-
wohner auf 25 %. In Städten ab 50.000 Einwohner wohnen 28 % der Bevölkerung, in Städten 
ab 20.000 Einwohner ca. 50 %.  

Tabelle 17: Fernwärmeversorgung Haushalte und GHD nach Gemeindegröße 2012 [78] 

Bevölkerung 
1.000 Ew. 

Gemeinden mit Fern-
wärme 

Anteil 
Netz 

Wärme-
bedarf 

Wärme-
abgabe 

Anteil 
Wärme 

[-] [-] [-] [%] [TJ] [TJ] [%] 
bis 1,5 111 28 25 2.665 89 3 % 
1,5 – 10 737 341 46 100.804 5704 6 % 
10 – 20 153 122 80 64.575 4323 7 % 
20 – 50 78 74 95 74.311 4387 6 % 
50 – 100 13 13 100 27.560 1701 6 % 
100 – 150 5 5 100 18.774 3145 17 % 
150 – 350 3 3 100 24.406 8447 35 % 
über 350 1 1 100 17.962 783 4 % 
Gesamt 1.101 587 53 331.056 28578 9 % 

Tabelle 18: Anzahl der Netze nach Einwohnern und Wärmeabgabe 2012 [78] 

Bevölkerung Anzahl Wärmenetze mit einer Netzeinspeisung von Summe 
1.000 Ew. <20 TJ 20- 100 TJ 100-500 TJ > 500 TJ 

 bis 1,5 28 0 0 0 28 
1,5 – 10 240 101 0 0 341 
10 – 20 10 112 0 0 122 
20 – 50 2 69 3 0 74 
50 – 100 0 5 8 0 13 
über 100 0 0 2 7 9 
Summe 280 287 13 7 587 

Die Fernwärmeabgabe (ohne Industrie) im Jahr 2012 lag bei ca. 28,6 PJ (7,5 TWh), das ent-
spricht ca. 9 % des gesamten (berechneten) Wärmebedarfs für die Sektoren Haushalte und 
Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD). Die Fernwärmeabgabe hat sich von 2012 bis 
2017 abgesehen von witterungsbedingten Schwankungen nicht wesentlich verändert.  
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In den größeren Städten wurden ausgedehnte Fernwärmenetze entwickelt, die einen Anteil 
von 17 % (100.000 bis 150.000 Einwohner) bzw. 35 % (150.000 bis 350.000 Einwohner) des 
Wärmebedarfs abdecken. In den neun Großstädten werden durchschnittlich ca. 18 % des 
Wärmebedarfs durch Fernwärme gedeckt. In den kleineren Städten und Gemeinden liegt der 
Fernwärmeanteil unter 7 %. 

 
Grafik 110: Fernwärmeerzeugung in Baden-Württemberg 2012 auf Gemeindeebene [78] 

Grafik 110 zeigt die regionale Aufteilung der Fernwärmesysteme und deren Wärmeabgabe 
(Stand 2012). Gemeinden ohne Fernwärme konzentrieren sich auf mehrere Regionen: Ober-
rhein, Schwarzwald, Oberer Neckar sowie die Kreise Göppingen, Ostalb, Neckar-Odenwald, 
Hohenlohe und Main-Tauber. Grafik 111 (Seite 127) zeigt die Verteilung des (berechneten) 
Wärmebedarfs für Haushalte und GHD (Stand 2012). Deutlich sind die Großstädte und 
Siedlungsschwerpunkte zu erkennen. Wenn man Grafik 110 und  Grafik 111 gedanklich über-
einanderlegt, stimmen die Gebiete mit geringem Bedarf im Wesentlichen mit den Gebieten 
ohne Fernwärmesysteme überein. Allerdings sind auch in Gemeinden mit geringem Wärme-
bedarf Fernwärmesysteme entstanden. 
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Grafik 111: Wärmebedarf der Haushalte und des Sektors Gewerbe, Handel und Dienstleistung in 
Baden-Württemberg 2012 auf Gemeindeebene [78] 

Nur 3,4 % der Systeme haben eine Wärmeabgabe von mehr als 100 TJ/a (Stand 2012). Aller-
dings liefern diese neun Systeme in den Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern ca. 43 % 
der Fernwärme. Die weitaus meisten Systeme weisen eine Wärmeabgabe von unter 100 TJ/a 
auf, wobei die Anzahl der Systeme mit einer Wärmelieferung unter 20 TJ/a und die mit 20 
bis 100 TJ/a etwa gleich groß ist. Die Systeme mit weniger als 20 TJ/a sind überwiegend in 
Kommunen kleiner 10.000 Einwohner installiert. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch 
von Haushalten einschließlich des Bereichs Gewerbe, Handel, Dienstleistungen von 45 GJ 
pro Einwohner kann ein System mit 20 TJ/a ca. 444 Einwohner (inkl. GHD) versorgen.  

Für 2015 liegen neuere Daten vor, allerdings in einer etwas anderen Systematik [79]. Die 
Anzahl der Wärmenetze ist um drei auf 590 gestiegen. Die berechnete Wärmeabgabe an 
Wohn- und Nichtwohngebäude (WG/NWG) lag bei 7.450 GWh/a (26.820 TJ/a), ca. 6 % 
unter dem Wert von 2012. Die Wärmeabgabe entspricht ca. 9 % des berechneten Wärme-
bedarfs der Wohn- und Nichtwohngebäude. Die 103 Städte und Gemeinden mit mehr als 
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20.000 Einwohnern hatten 2015 ca. 44 % Anteil am Wärmebedarf der Wohn- und Nichtwohn-
gebäude und ca. 54 % Anteil an der Wärmeabgabe der Wärmenetze. 

Tabelle 19: Fernwärmenetze in Baden-Württemberg 2015 [79] 

    Großstädte Mittelstädte Kleinstädte Landgem. Summe 

    > 100 TEw 
große  
W.-Netze 

kleine  
W.-Netze 5-20 TEw < 5 TEw   

Siedlungsfläche km² 131 110 294 617 332 1.484 
Einwohner Mio. 1,8 1 2,3 3,8 1,6 10,5 
Wärmebedarf GWh 11.857 7.113 17.328 33.226 13.119 82.643 
Fernwärme Ist GWh 2.212 757 1.048 2.516 917 7.450 
Anteil Fernwärme % 19% 11% 6% 8% 7% 9% 

Insgesamt deckt die Fernwärme ca. 5,9 % des Endenergieverbrauchs in Baden-Württemberg 
(ohne Verkehr; Stand 2017). In Deutschland lag der Anteil im Jahr 2015 bei 4,6 %. Vorteile 
gegenüber konventionellen Öl- und Gasheizkesseln ergeben sich bei einem hohen KWK-
Anteil und der Nutzung erneuerbarer Energien sowie der Einspeisung von Abwärme, wie 
dies in großem Maßstab durch die Stadtwerke Karlsruhe mit der Abwärme der Raffinerie 
MIRO erfolgt. Im Verbund Mittlerer Neckar mit den Kraftwerken Altbach (Kohle) und 
Münster (Abfall) ergibt sich z. B. ein Primärenergiefaktor von 0,55 (2010 bis 2012), das ist 
etwa die Hälfte von Öl und Gas. Der CO2-Emissionsfaktor liegt 10 % bzw. 30 % niedriger 
als bei Gas oder Heizöl. Im Heizkraftwerk Pforzheim mit KWK und 40 % regenerativen 
Brennstoffen (Biomasse Altholz, Klärgas und Ersatzbrennstoffen) liegt der Emissionsfaktor 
bei ca. 104 g CO2/kWh, also 60 % niedriger als bei Erdgas-Brennwertkesseln.. 

Weitere Daten zu Wärmenetzen wurden vom BAFA zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es 
sich um diejenigen Netze, die im Rahmen des KWKG gefördert wurden. Hierin sind auch sehr 
kleine Netze enthalten, die in der obigen Studie [79] nicht berücksichtigt wurden; die Zahlen 
sind daher nicht vergleichbar. In Baden-Württemberg wurde im Zeitraum von 2009 bis 2019 
insgesamt 881 Netze mit einer Trassenlänge von mehr als 1.100 km durch das KWKG gefördert. 
Die Netze differieren hinsichtlich ihrer Ausdehnung ganz erheblich, die Trassenlängen liegen 
zwischen 11 m und 21 km, die mittlere Trassenlänge beträgt rund 1,3 km. Hinsichtlich der 
Zahl der Netze liegt Ulm mit 73 Netzen an der Spitze, gefolgt von Mannheim (67) und dem 
Kreis Ludwigsburg (63). Bei der Trassenlänge führt der Landkreis Schwäbisch Hall (188 km) 
vor Mannheim (150 km) und, mit deutlichem Abstand, dem Kreis Tuttlingen. Grafik 112 
(Seite 129) zeigt die Verteilung nach Kreisen. Weder zu den Fördersummen noch zu den 
installierten KWK-Leistungen liegen Daten vor.  

POTENTIALE DER FERNWÄRMEVERSORGUNG IN BADEN-WÜRTTEMBERG 

In der vom Umweltministerium beauftragten Studie SolnetBW [78] wurde u.a. die Entwicklung 
des Wärmebedarfs im Land analysiert. Für den Fernwärmebestand prognostiziert diese Studie 
bis zum Jahr 2050 einen Rückgang des Nutzenergiebedarfs von 28,6 PJ auf 14,7 PJ für die 
Sektoren Haushalte und Gewerbe, Handel und Dienstleistungen. Der deutlich stärkere Rück-
gang des Fernwärmebestands im Vergleich zum Gesamtwärmebedarf ist durch die Bebauungs-
struktur der mit Fernwärme versorgten Gebiete zu erklären. Fernwärmeversorgte Gebiete 
weisen meist eine hohe Bebauungsdichte auf und bestehen zum Großteil aus kleinen bzw. 
großen Mehrfamilienhäusern. Bei diesen Siedlungstypen wirken sich Abrisse und Neubauten 
auf den spezifischen Wärmebedarf stärker aus als bei Einfamilienhäusern, daher ist bei Gebieten 
mit vorwiegend Mehrfamilienhäusern durch Erneuerung und Sanierung des Gebäudebestands 
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ein stärkerer Rückgang des Wärmebedarfs zu erwarten, was sich auf den Fernwärmebestand 
auswirkt. 

 
Grafik 112: Wärmenetze nach KWKG gefördert (Darstellung KEA-BW nach [80], Stand 6/19) 

Das Verdichtungspotential, also der Neuanschluss an bestehende Netze, wird in der Studie 
SolnetBW relativ gering eingeschätzt (15 % des Bestandes). Das Erweiterungspotential der 
Fernwärmeversorgung bezieht sich auf die periphere Erweiterung bestehender Wärmenetze. 
Aus diesem Grund wird das Erweiterungspotential nur für die Gemeinden ausgewiesen, die 
bereits über eine Fernwärmeversorgung verfügen. Das Erweiterungspotential wird auf maximal 
20,6 PJ im Jahr 2025 geschätzt. Unter dem Neuerschließungspotential werden diejenigen 
Gemeinden zusammengefasst, die bisher nicht über eine Fernwärmeversorgung verfügen, wo 
aber ein Neubau eines Fernwärmenetzes möglich erscheint. Wie auch beim Erweiterungs-
potential wird bei der Neuerschließung von einem stufenweisen Ausbau ausgegangen, wes-
halb das maximale Neuerschließungspotential erst im Jahr 2030 erreicht wird. Es wird auf 
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5,2 PJ geschätzt. Das Fernwärmepotential (Verdichtung, Erweiterung, Erschließung) für 2050 
beträgt 22,9 PJ bei einer Gesamtabgabe von 37,6 PJ. Durch die Kommunale Wärmeplanung 
können die bisherigen abgeschätzten Potentiale durch feinkörnige Analysen verifiziert werden. 
So dürfte sich in den nächsten Jahren ein zunehmend präzises Bild über die zukünftige Wärme-
versorgung in Baden-Württemberg ergeben. 

  
Grafik 113: Entwicklung der Fernwärmeabgabe bis 2050 (Darstellung KEA-BW nach [78]) 

Eine neuere Studie des IER [79] hat ein deutlich höheres Potential für den Zubau von Wärme-
netzen im Bereich Wohn- und Nichtwohngebäude (ohne Industrie) durch Verdichtung und 
Erweiterung von 42,7 PJ in Baden-Württemberg ermittelt. Das entspricht einer Erhöhung der 
Fernwärmeabgabe um den Faktor 2,6 und liegt höher als das von SolnetBW ermittelte 
Potential in Grafik 113. Gemäß IER liegen 55 % des Potentials in den Städten und Gemeinden 
mit mehr als 20.000 Einwohnern. 36 % des Potentials liegen in Kleinstädten von 5.000 bis 
20.000 Einwohnern. Die IER-Studie zeigt für den Ausbau der Wärmenetze mögliche Ent-
wicklungen auf.  

 
Grafik 114: Entwicklung der Fernwärmeerzeugung im Referenz- und Zielszenario nach 
Energieträgern (Darstellung KEA-BW nach [81]) 
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Die 2017 erstellte Studie „Energie- und Klimaschutzziele 2030“ für die Fortschreibung des 
IEKK [81] beziffert die Fernwärmeerzeugung 2050 auf ca. 54 PJ im Zielszenario (Grafik 114). 

In Tabelle 20 werden die typischen Größen von Versorgungsgebieten dargestellt. Man erkennt, 
dass in den Mittelstädten noch Gebiete mit 50 bis 60 GWh je Gebiet erschlossen werden 
können, die größer als die bestehenden Gebiete sind. In den Großstädten sind noch größere 
Versorgungsgebiete möglich, die aber nicht mehr so groß sein werden wie die bisherigen 
Bestandsgebiete. In Kleinstädten und Landgemeinden sind die möglichen Versorgungsgebiete 
deutlich kleiner (2 bzw. 9 GWh/Gebiet). Allerdings liegen in diesen rund 1.000 Städten und 
Gemeinden ca. 45 % des Zubau-Potentials für Wärmenetze. Die Fernwärmedichte für den 
wirtschaftlichen Betrieb von Wärmenetzen in kleineren Städten und Gemeinden liegt zwischen 
400 und 500 MWh/ha. Das liegt unterhalb den Werten der großen Versorgungsgebiete. Die 
erforderlichen Anschlussdichten liegen über 80 %. 

Tabelle 20: Typische Versorgungsgebiete (Durchschnittliche Werte) und Ausbaupotentiale 
Wärmenetze (Stand 2015) [79] 

    Großstädte Mittelstädte Kleinstädte Landgem. 

    > 100 TEw 
große  

W.-Netze 
kleine  

W.-Netze 5-20 TEw < 5 TEw 
FW-Absatz pro Gebiet GWh 276 40 15 10 4 
Verdichtungspotential GWh 102 5 3 1 0 
Erweiterungspotential GWh 114 62 47 9 2 
Wärmedichte GWh/km² 57 67,6 47,7 48,9 40,5 
Wärmedichte MWh/ha 570 676 477 489 405 
FW-Anschlussdichte MW/km² 24,8 32,2 22,7 24,5 21,3 
FW-Anschlussdichte kW/ha 248 322 227 245 213 
Fläche Versorgungsgebiete km² 4,8 0,6 0,3 0,2 0,1 
Gebäudezahl pro km²  1/km² 1.345 960 960 1.240 1.450 
FW-Gebäudezahl pro km² 1/km² 850 841 784 1079 1160 
Netzlänge Hauptverteilung km 26 16 12 2 1 
Netzlänge Unterverteilung km 16 10 7,2 1,8 0,7 

Im Rahmen einer Energiesystemanalyse für Baden-Württemberg durch das Stuttgart Research 
Initiative on Integrated Systems Analysis for Energy (STRise) wurden mögliche Strategien 
zur Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung untersucht [82]. Die Fernwärmeerzeugung 
im Jahr 2050 beträgt dort über 120 PJ. Der Ausbau der Fernwärme übersteigt damit die in [84] 
ermittelten Potentiale. Die fossilen Energieträger werden dabei insbesondere durch Groß-
wärmepumpen (Power-to-heat), KWK, Geothermie sowie Solarthermie ersetzt. KWK aus 
Biomasse bzw. Müll wird nur noch einen kleinen Anteil beitragen, da Biomasse in diesem 
Szenario für andere Sektoren benötigt wird. Das Szenario strebt eine THG-Minderung von 
90 % in Baden-Württemberg an. Je nach Entwicklung des Wärmebedarfs liegt der Fernwärme-
anteil am Wärmeverbrauch in dieser Studie bei 40 bis 50 % im Jahr 2050. In Dänemark beträgt 
der Anteil gegenwärtig ca. 50 %.  

Studien für Deutschland kommen zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen der Bedeutung 
der Fernwärme für die Wärmewende. Bei Studien mit THG-Minderungszielen von 90 bis 
95 % liegen die Fernwärmeanteile bei 25 bis 60 %. Studien mit geringeren THG-Minderungs-
zielen kommen zu ca. 10 % Fernwärmeanteil. 

Insgesamt ergibt sich ein uneinheitliches Bild über die Bedeutung der Fernwärme an der zu-
künftigen Wärmeversorgung. In den Referenzszenarien wird in vielen Fällen von ungefähr 
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konstantem Fernwärmeverbrauch ausgegangen. Bei einer Halbierung des Wärmebedarfs 
bedeutet das immer noch einen deutlichen Ausbau durch Verdichtung, Erweiterung und Er-
schließung. Ambitionierte Klimaschutzziele führen zu deutlich höheren Fernwärmeanteilen. 

7.6 ABWASSERWÄRME 

Abwasser bietet sich wegen der ganzjährig relativ hohen und recht stabilen Temperatur des 
Abwassers, die durch die Erdreichtemperatur gepuffert wird, zur Nutzung als Wärmequelle 
für Wärmepumpen an. In Deutschland wird diese Technik allerdings erst seit gut zehn Jahren 
in nennenswertem Umfang eingesetzt. Im Bundesgebiet sind nur ungefähr 70 Anlagen be-
kannt, davon 22 in Baden-Württemberg. Über die Förderrichtlinien Wasserwirtschaft der 
Regierungspräsidien sind in den Jahren 2011 bis 2016 in Baden-Württemberg 37 Potential- 
und Machbarkeitsstudien mit jeweils 200.000 € bei Kosten von 400.000 € gefördert worden.  

Tabelle 21: Anlagen mit Nutzung von Abwasserwärme [83] [84] (Stand 6/19) 

Kommune Jahr Nutzung Leistung [kW] 
      Heizen Kühlen 
Waiblingen 1986 Wärmenetz (diverse Gebäude) 560   
Singen 2004 Technologiepark 180   
Freiberg am Neckar 2004 Betriebsgebäude, Sporthalle 75   
Tübingen 2009 Schulgebäude 23   
Bretten 2009 Behindertenwerkstatt 120   
Kornwestheim 2010 Wohnanlage 110   
Rauenberg 2010 Kinderhort 36   
Stuttgart 2010 Bad Cannstatt Wohnpark 120   
Mannheim 2011 Pumpwerk Ochsenpferch 76   
Horb am Neckar 2012 Hallenbad 80   
Konstanz 2012 Wohnpark Petershausen 240   
Winnenden 2012 Kläranlage, Gärtnerei 34   
Kirchheim unter Teck 2013 Schlossgymnasium 140   
Stuttgart 2013 Innenministerium 375   
Esslingen 2013 Gemeindehaus 24   
Mannheim 2015 Käfertaler Straße 108 136 
Stuttgart 2016 Wilhelmpalais 164 290 
Göppingen 2016 Kreissparkasse 470 1.000 
Mannheim 2017 Stadtarchiv 150 250 
Karlsruhe 2018 Filtrationsanlage 55   
Stuttgart 2018 Landesbibliothek 90 225 
Stuttgart 2018 Neckarpark 2.100   
Summe  22 Anlagen 5.330 1.901 

Grundsätzlich ist zwischen Abwasserwärmenutzung mit Wärmepumpe in Gebäuden (d. h. in 
kleinen Dimensionen), in größeren Abwasserkanälen (d. h. Hauptsammler, im Zulauf zur Klär-
anlage) und nach der Kläranlage (in größeren Dimensionen; dann aber mit dem Problem der 
dort räumlich ggf. nicht vorhandenen Wärmeverbraucher) zu unterscheiden. Zudem ist 
zwischen Systemen im Hauptstrom (d. h. eingebaut in den Abwasserkanal) und Systemen im 
Nebenstrom (ein Teilstrom des Abwassers wird umgeleitet und die Wärme im Bypass ent-
zogen) zu unterscheiden. Möglich und umsetzbar sind Anlagen ab einem Kanaldurchmesser 
von DN 800 (wegen der Zugänglichkeit, Einbauten sind aber auch bis hinunter zu DN 400 
möglich), ab einem Trockenwasserdurchfluss von 15 (ggf. auch 10) Liter pro Sekunde und 



 Statusbericht Kommunaler Klimaschutz | Juli 2020  

 133 

einer Heizleistung von 50 kW aufwärts. Eine bivalente Wärmeerzeugung ist stets ratsam, 
alleine wegen möglicher Verschmutzung der Wärmeübertrager. 

In Tabelle 21 sind die der KEA-BW bekannten Anlagen mit Nutzung von Abwasserwärme 
in Baden-Württemberg aufgelistet. Die 22 Anlagen weisen in der Summe eine Heizleistung 
von rund 5,3 MW auf (ohne Spitzenlasterzeuger); fünf der Anlagen dienen auch zur Kälte-
erzeugung. 
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8 Mobilität 

8.1 KOMPETENZNETZ KLIMA MOBIL 

Das Kompetenznetz wurde auf Initiative des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg 
zusammen mit der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) und der KEA-
BW ins Leben gerufen. Gefördert wird das Kompetenznetz Klima Mobil im Rahmen der 
Klimaschutzinitiative durch das Bundesumweltministerium. Die Fördersumme beträgt 
2,3 Mio. €, die Projektlaufzeit ist von September 2019 bis August 2022. Das Verkehrs-
ministerium steuert den notwendigen Eigenanteil der NVBW bei, der sich in ähnlicher Höhe 
bewegt. 

Das Kompetenznetz Klima Mobil berät, unterstützt und vernetzt Kommunen in Baden-Württem-
berg, die hochwirksame Maßnahmen zum Klimaschutz im Verkehr umsetzen wollen. Über die 
Projektlaufzeit entwickelt das Kompetenznetz Beratungsangebote und ein Verfahren, um mit 
hochwirksamen Maßnahmen zum Klimaschutz im Verkehr in die Umsetzung zu kommen. 
Auch zu Finanzierungsmöglichkeiten, wie etwa durch das novellierte Landesgemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG), berät das Kompetenznetz. Durch den innovativen 
und integrierten Beratungsansatz sowie durch Anregungen zu Gesetzesinitiativen auf Landes-, 
Bundes- und EU-Ebene hat das Projekt Modellcharakter [85]. 

8.2 FUßVERKEHR 

Laut der Studie „Mobilität in Deutschland“ (MiD) von 2018 werden in Baden-Württemberg 
täglich rund 7 Mio. Wege und 12 Mio. Personenkilometer zu Fuß zurückgelegt. Insgesamt sind 
die Anteile der zu Fuß gegangenen Wege deutschlandweit und auch in Baden-Württemberg 
leicht rückläufig. Während zwischen 2002 und 2008 für ein Viertel der Wege in Baden-
Württemberg das zu Fuß gehen gewählt wurde, sind es im Jahr 2017 nur noch 21 % der 
Wege. Der Fußverkehr wird zunehmend auf den Radverkehr und den öffentlichen Personen-
nahverkehr verlagert. Die Zahl der zurückgelegten Wege per PKW bleibt dabei relativ 
unverändert [85].  

 
Grafik 115: Modal Split nach Wegen 2017 der Großstädte Baden-Württembergs  
(MIV: Motorisierter Individualverkehr; Darstellung KEA-BW nach [86] [87])  
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Im urbanen Raum werden mehr Wege zu Fuß zurückgelegt als im ländlichen Raum, da die 
Wegezwecke wie beispielsweise Einkaufen und Arbeit in dörflichen Strukturen meist nicht 
fußläufig erreichbar sind. Auch in den Großstädten Baden-Württembergs gibt es Unterschiede 
beim Fußverkehr. In Ulm liegt der Fußverkehr bei 30 % der Wege, in Karlsruhe, Mannheim 
und Reutlingen nur bei 24 %. In Reutlingen werden vergleichsweise mehr Wege mit dem Auto 
getätigt und in Karlsruhe und Mannheim mit dem Fahrrad. Grafik 115 zeigt die Unterschiede 
in der Verkehrsmittelwahl in den Großstädten des Landes. 

 
Grafik 116: Kommunen mit Fußverkehrs-Check in Baden-Württemberg 2015 - 2019  
(Darstellung KEA-BW nach [88]) 

Der Fußverkehr wird in der Verkehrsplanung oft noch nicht ausreichend berücksichtigt. Das 
Land Baden-Württemberg möchte den Fußverkehr stärker in der Planung verankern mit dem 
Ziel, dass im Jahr 2030 30 % der Wege auf den Fußverkehr zurückgehen. Dafür fördert das 
Land den Fußverkehr systematisch durch finanzielle Unterstützung sowie Wissensaufbau und 



 Statusbericht Kommunaler Klimaschutz | Juli 2020  

 136 

Möglichkeiten des Wissenstransfers zwischen Kommunen. Ein Baustein sind die seit 2015 
geförderten Fußverkehrs-Checks für Kommunen in Baden-Württemberg. Bei Fußverkehrs-
Checks bewerten Verwaltungen und Politik gemeinsam mit der Bevölkerung den Fußverkehr 
vor Ort durch Workshops und Begehungen. In den fünf Förderrunden von 2015 bis 2019 sind 
insgesamt über 250 Bewerbungen von Kommunen in Baden-Württemberg eingegangen. In 
47 Kommunen wurde ein Fußverkehrs-Check gefördert, drei weitere Kommunen haben den 
Fußverkehrs-Check selbstfinanziert durchgeführt (Grafik 116) 

8.3 FAHRRADNUTZUNG UND -INFRASTRUKTUR 

Nach Daten vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und StaLa 
zum Fahrzeugbestand in Baden-Württemberg stehen 10,7 Mio. Fahrräder 6,6 Mio. Pkw gegen-
über; statistisch besitzt also nahezu jeder Landesbürger ein Fahrrad. Anfang 2018 besaßen 
80 % (rund 4,1 Mio.) der Haushalte in Baden-Württemberg ein oder mehrere Fahrräder. Rund 
457.000 Haushalte verfügten über ein oder mehrere Pedelecs. Mindestens 29 % der Bürgerinnen 
und Bürger Baden-Württembergs fahren mindestens einmal in der Woche mit dem Rad [89]. 
Insgesamt werden täglich etwa 4 Mio. Wege in Baden-Württemberg mit einer Gesamtlänge 
von ca. 14 Mio. Kilometern mit dem Rad zurückgelegt [90].  

Die Jahresfahrleistung der Fahrräder entspricht ca. 5 % der Jahresfahrleistung der Pkw in Baden-
Württemberg. Gegenüber einer Pkw-Nutzung werden so rechnerisch ungefähr 680.000 Tonnen 
CO2 vermieden (Berechnungen der KEA-BW). 

Genaue Angaben über die Länge des gesamten Radverkehrsnetzes sind nicht verfügbar. Ca. 
80 % der Radverkehrsinfrastruktur in Baden-Württemberg liegt in der Verantwortung der 
Landkreise, Städte und Gemeinden.  

Im Jahr 2014 hat das damalige Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württem-
berg gemeinsam mit den Stadt- und Landkreisen sowie den Städten und Gemeinden mit der 
Planung eines baulastträgerübergreifenden, ca. 7.000 Kilometer langen alltagstauglichen Landes-
radverkehrsnetzes, dem RadNETZ Baden-Württemberg, begonnen. Etwa 700 Kommunen 
sind an dieses RadNETZ angeschlossen. Die Umsetzung des RadNETZ ist eine Gemeinschafts-
aufgabe von Land und Kommunen. In das RadNETZ sind auch die 19 touristischen Landesrad-
fernwege mit einer Länge von rund 4.500 km integriert. 

Tabelle 22: Ausbau des Radwegenetzes in Baden-Württemberg [91] 

 Art Jahr Anzahl 
Vorhaben 

Kosten 
Mio. € 

Länge 
km 

Mio. € 
pro km 

km pro 
Vorhaben 

an Bundesstraßen 
  
  

2017 6 4,3 17,8 0,2 3,0 
2018 4 2,1 7,5 0,3 1,9 
2019 laufend  14 14,1 18 0,8 1,3 
2017-2020 geplant 89 50,0 148,0 0,34 1,7 

an Landesstraßen 
  
  

2017 14 6,6 14,9 0,44 1,1 
2018 24 15,7 30,8 0,51 1,3 
2019 laufend 11 12,5 20,3 0,62 1,8 
2017-2020 geplant 76 38,0 126,0 0,30 1,7 

Für die Jahre 2017 bis 2020 hat das Land umfangreiche Bauprogramme und Maßnahmen-
pläne für Radwege an Bundes- und Landesstraßen verabschiedet. Insgesamt ist für den Zeit-
raum die Umsetzung von 89 Vorhaben an Bundesstraßen mit einer Länge von 148 km und 
76 Vorhaben an Landesstraßen mit einer Länge von 126 km geplant. In Tabelle 22 oben sind 
im Maßnahmenplan 2017 bis 2020 die für 2019 genannten laufenden Projekte (Stand März 
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2017) enthalten. Von den 20 Vorhaben, die 2017 umgesetzt wurden, sind vier Teil des Rad-
NETZ. 2018 wurden insgesamt 28 Maßnahmen realisiert, davon neun RadNETZ-Strecken. 

Bis zum Jahr 2025 sollen zehn neue überregionale Radschnellverbindungen (RSV) im Land 
entstehen. Das Land Baden-Württemberg plant und baut drei Radschnellverbindungen als 
Pilotprojekte und steigt damit auf diesen Strecken aktiv in die Umsetzung ein. Bereits jetzt 
unterstützt das Land regionale Projekte, übernimmt nun aber die Baulastträgerschaft für die 
Radschnellverbindungen Heidelberg – Mannheim, Heilbronn – Neckarsulm – Bad Wimpfen 
und Plochingen – Esslingen – Stuttgart. Im Mai 2019 wurde der erste Radschnellweg in 
Baden-Württemberg, die Strecke zwischen Böblingen/Sindelfingen und Stuttgart eröffnet. 

Grafik 117 zeigt, dass der Radverkehr Baden-Württembergs 2017 mit einem Anteil von 10 % 
am gesamten Modal Split im Vergleich zu anderen Bundesländern im selben Jahr unter dem 
Bundesdurchschnitt lag. Landesweit besteht also weiterhin ein hoher Nachholbedarf. Eine 
Ursache dafür lag bisher in der bergigeren Topografie größerer Landesteile. Mit zunehmender 
Verbreitung von Pedelecs dürfte die Bedeutung dieses Faktors deutlich abnehmen. 

Die Grafik zeigt auch, dass zwischen den Jahren 2002 und 2008 kein nennenswerter Zuwachs 
im Radverkehr zu beobachten war. Zwischen 2008 und 2017 hat der Radverkehr um zwei Pro-
zentpunkte zugelegt, während der Fußverkehr rückläufig war.  

 
Grafik 117: Modal Split 2017 im Bundesvergleich (Darstellung KEA-BW nach [90]) 

Die Zielsetzung des Landes Baden-Württemberg sieht vor, den Anteil des Radverkehrs am 
Modal Split bis zum Jahr 2020 auf 16 % und bis zum Jahr 2030 auf 20 % zu erhöhen. 
Folgende Potentialgruppen sollen zu einer Erhöhung des Radverkehrsanteils beitragen [92]: 

▪ Potential I: Neue Nutzer für das Fahrrad (aus bisherigen Nicht-Nutzern) gewinnen. 
▪ Potential II: Bisherige Fahrradnutzer benutzen ihr Fahrrad häufiger/für mehr Wege. 
▪ Potential III: Ein steigender Anteil an Pedelecs in der Fahrradflotte erweitert den 

Einsatzradius des Fahrrades auch auf größeren Weglängen. 
Pedelecs nehmen eine immer wichtigere Rolle auf dem Fahrradmarkt ein. Pedelecs sind 
Fahrräder mit elektrischem Hilfsmotor, die – im Gegensatz zu E-Bikes – in jedem Fall ein 
gewisses Maß an Pedalkraft benötigen. Mit ihnen lassen sich wesentlich höhere Durchschnitts-
geschwindigkeiten als mit Fahrrädern erreichen und mit sehr moderater Anstrengung längere 
Wege zurücklegen und Steigungen bewältigen. Durch die Erhöhung der Durchschnittsge-
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schwindigkeit steigt die Attraktivität des Fahrrades auch auf längeren Strecken und es können 
bei gleicher Fahrzeit größere Distanzen zurückgelegt werden. Damit ist das Fahrrad für eine 
höhere Anzahl an Wegen ein interessantes Verkehrsmittel und wird auch häufiger benutzt. 
Die wachsende Durchdringung der Fahrradflotte durch Pedelecs lässt eine Steigerung des 
Modal-Split-Anteils des Fahrrades erwarten. 

9 % der Haushalte in Baden-Württemberg besitzen bereits mindestens ein Pedelec. In Mittel-
zentren im ländlichen Raum sind es 13 % der Haushalte, in den Dörfern und Kleinstädten 
Baden-Württembergs 10 %. In den Großstädten liegt der Anteil bei weniger als 10 %. Das 
Pedelec wird häufiger in ländlichen Gebieten und von den älteren Bevölkerungsgruppen 
genutzt [93].  

 
Grafik 118: Radverkehrsanteile in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs  
(Darstellung KEA-BW nach [89], 2015)  
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In einer räumlichen Analyse wurde ausgehend von den Messwerten des Deutschen Mobilitäts-
panels (MOP) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und der Erhebung MiD 2002 und 
2008 des BMVI ein Modell entwickelt, das den Radverkehrsanteil aller Stadt- und Landkreise 
aufzeigt. Die kleinen Stichprobengrößen des MOP lassen eine direkte und statistisch abgesicherte 
Auswertung der Radverkehrsanteile nicht zu. Durch die grobe Körnung der Kreisebene werden 
manche Stadt-Land-Effekte innerhalb der Kreise vermischt, so dass insgesamt „mittlere Ergeb-
nisse“ auf Kreisebene sichtbar sind. Dennoch zeigt die Analyse einen guten Überblick über 
die räumliche Verteilung der Radnutzung in Baden-Württemberg (siehe Grafik 118). 

Deutlich stechen die Stadtkreise Heidelberg, Karlsruhe und Freiburg hervor. Dies bestätigen 
erneut die Daten der MiD 2017. In Heidelberg werden 26 % der Wege mit dem Fahrrad 
zurückgelegt, in Freiburg und Karlsruhe jeweils 23 %. Von den Großstädten Baden-Württem-
bergs folgen Mannheim (17 %), Ulm (12 %) und Heilbronn (11 %) in der Liste der Anteile 
des Radverkehrs am gesamten städtischen Verkehrsaufkommen. Die Schlusslichter sind 
Reutlingen mit 9 %, Stuttgart mit 8 % und Pforzheim mit 3 % der Wege, für die das Fahrrad 
genutzt wird. 

Der Landkreis Tübingen liegt im Bereich zwischen 15 % und 20 %, dies ist auf den hohen 
Radverkehrsanteil in der Stadt Tübingen zurückzuführen. Am Rhein entlang liegt der Rad-
verkehrsanteil leicht über dem Durchschnitt, in manchen Landkreisen wirkt durch den Zu-
schnitt der Kreise dieser hohe Wert bis in den Schwarzwald hinein (siehe Breisgau-Hoch-
schwarzwald). In Teilen der Mittelgebirge Schwarzwald, Schwäbische Alb und Hohenlohe 
sind besonders geringe Radverkehrsanteile von unter 5 % zu erkennen. Die ländlichen Kreise 
im Osten Baden-Württembergs (Alb und Oberschwaben) weisen unterdurchschnittliche 
Radverkehrsanteile auf, lediglich Ulm und der Alb-Donau-Kreis liegen leicht darüber. 

Im Rahmen der Vorbereitung der RadSTRATEGIE wurden die Mitglieder der AGFK-BW 
zum Radverkehr in ihren Kommunen befragt. Laut dieser Befragung sehen mehr als ein Viertel 
der Befragten ihre Kommune und deren Bemühungen um den Radverkehr in einer Vorreiter-
stellung. Die Hälfte der Teilnehmer stuft ihre Kommune als Aufsteiger und ein Viertel als 
Einsteiger ein. 

Die Mitglieder der AGFK-BW, die den Radverkehr konsequent fördern, können sich um die 
Landesauszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune” bewerben. Als „Fahrradfreundliche 
Stadt” sind bisher neun Städte ausgezeichnet wurden: Freiburg (2011, rezertifiziert 2017), 
Karlsruhe (2011, rezertifiziert 2017), Offenburg (2011, rezertifiziert 2017), Heidelberg (2012, 
rezertifiziert 2018), Kirchheim unter Teck (2012, rezertifiziert 2018), Tübingen (2014), 
Lörrach (2015), Mannheim (2017) und Heilbronn (2019). Der Landkreis Göppingen hat 2013 
(rezertifiziert 2019) die Auszeichnung „Fahrradfreundlicher Landkreis" erhalten. 

8.4 CARSHARING 

Carsharing ist die organisierte, gemeinschaftliche Nutzung von Kraftfahrzeugen. Die Dienst-
leistung Carsharing steht im Rahmen der Halterhaftung allen offen, sofern die – transparent 
und diskriminierungsfrei gestalteten – Voraussetzungen für die Teilnahme erbracht sind. Die 
Nutzung erfolgt über eine rahmenvertragliche Regelung, einzelvertragliche Regelungen vor 
jeder Fahrt entfallen. 

Carsharing gibt es in Deutschland seit 1988. In diesem Jahr wurde in Berlin ein Projekt namens 
stadt-Auto gegründet, aus dem 1990 Deutschlands erste „richtige“ Carsharing-Firma, die 
STATTAUTO GmbH, hervorging. Heute gibt es in ganz Deutschland rund 150 Carsharing-
Organisationen. Sie bieten Carsharing an 537 verschiedenen Orten im ganzen Bundesgebiet 
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an. Die Spannweite reicht vom kleinen Carsharing-Verein über Genossenschaften und mittel-
ständische Firmen bis hin zu den Ablegern multinationaler Konzerne [94].  

Über die umweltentlastende und klimaschonende Auswirkung von Carsharing-Angeboten 
gibt es verschiedene Studien (siehe z.B. https://carsharing.de/alles-ueber-carsharing/studien). 
Neben den reduzierten Fahrleistungen ist hier insbesondere die geringere Zahl an Fahrzeugen 
zu nennen, die sich unmittelbar ressourcensparend auswirkt. 

Carsharing entlastet die Umwelt, da es zusammen mit anderen Verkehrsmitteln des Umwelt-
verbunds genutzt wird. Ein privater Pkw wird durchschnittlich nur eine Stunde am Tag bewegt. 
Somit steht das Auto durchschnittlich 23 Stunden am Tag ungenutzt herum und blockiert 
gerade in den Städten wertvolle Flächen. Carsharing-Teilnehmende nutzen häufiger Verkehrs-
mittel des Umweltverbundes und reduzieren so ihre Pkw-Fahrten. Die in den Carsharing-
Flotten eingesetzten Fahrzeuge werden in der Regel nach drei bis vier Jahren ersetzt. Die 
energieeffizienten und modernen Carsharing-Fahrzeuge emittieren pro gefahrenen Kilometer 
16 % weniger klimaschädliches CO2 als durchschnittliche private Neufahrzeuge in Deutsch-
land. Insgesamt wird so die Lebensqualität in unseren Städten verbessert [95]. 

 
Grafik 119: Städte mit der höchsten Dichte an Carsharing-Fahrzeugen in Deutschland  
(Darstellung KEA-BW nach [94]) 

 
Grafik 120: Anteile der Kommunen mit Carsharing-Angebot nach Einwohnern  
(Darstellung KEA-BW nach [96], Stand 6/19) 
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Bundesweit sind bezüglich der Fahrzeugdichte fünf baden-württembergische Städte unter den 
Top 10; die Stadt Karlsruhe liegt mit weitem Vorsprung an der Spitze (Grafik 119). Carsharing 
ist weiterhin auf Wachstumskurs. Bundesweit stehen in 740 Orten (2017: 597) rund 20.200 
(2017: 9.400) Fahrzeuge den 2,46 Mio. (2017: 1,7 Mio.) registrierten Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern zur Verfügung [97]. Grafik 120 zeigt, dass alle größeren Städte im Land (über 
50.000 Einwohner) und mehr als 80 % der Kommunen mit 20.000 bis 50.000 Einwohner über 
ein Carsharing-Angebot verfügen. Bei den kleineren Kommunen unter 10.000 Einwohner 
dagegen gibt es nur in etwa jeder fünften Kommune ein solches Angebot, 2017 war es nur 
jede zehnte.  

 
Grafik 121: Carsharing-Fahrzeugdichte in den Kommunen (Darstellung KEA-BW nach [96], Stand 6/19)  

In Baden-Württemberg stehen derzeit in 252 Kommunen (2017: 193), in denen rund 6,7 Mio. 
Menschen leben (2017: 5,9 Mio.), mehr als 3.600 Fahrzeuge (2017: 3.000) zur Verfügung; 
im Mittel sind dies 0,54 Fahrzeuge pro 1.000 Einwohner. Hierbei liegen aktuelle Daten über 
die Zahl der Fahrzeuge nur für Kommunen über 50.000 Einwohnern vor, bei kleineren 
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Kommunen wurden folglich die Zahlen von 2017 beibehalten; sofern gar keine Angaben 
über die Zahl der Fahrzeuge vorlagen, wurde ein Fahrzeug pro Kommune angenommen. 
Die tatsächliche Zahl der Fahrzeuge könnte also deutlich höher sein. Somit befinden sich 
rund ein Drittel der Kommunen mit Carsharing-Angebot in Baden-Württemberg. 

8.5 WASSERSTOFF- UND ERDGASTANKSTELLEN 

Abgesehen von der batterieelektrischen Elektromobilität, die derzeit die verkehrs- und klima-
politische Diskussion dominiert, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass auch der Ein-
satz alternativer (also nicht-fossiler) Kraftstoffe unter Umständen erhebliches Potential zur 
Treibhausgasminderung im Verkehrssektor besitzt. Dies betrifft insbesondere Methan aus 
erneuerbaren Quellen (Biomethan und synthetisches Methan aus erneuerbarem Strom) sowie 
Wasserstoff.  

 
Grafik 122: Kommunen mit Erdgas-/ Wasserstoff-Tankstellen  
(Darstellung KEA-BW nach [98] [99], Stand 6/19)  
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Das Land Baden-Württemberg fördert unter dem Überbegriff „Renewable Energy Fuels 
(reFuels)“ Kraftstoffe, die auf der Grundlage von Erneuerbaren Energien hergestellt werden. 
Er umfasst Wasserstoff, synthetische hergestellte Kohlenwasserstoffe und nachhaltige Bio-
kraftstoffe (Advanced Biofuels) im Sinne der Renewable Energy Directive (RED) II. ReFuels 
stellen eine no-regret-Maßnahme dar, da diese Stoffe neben dem Luftverkehr, Schiffsverkehr 
und Schwerlastverkehr auch absehbar in der chemischen Industrie benötigt werden. 

Grafik 122 zeigt die Verteilung der Erdgas- und Wasserstofftankstellen im Land. Insbesondere 
das Netz der Wasserstoff-Tankstellen ist nach wie vor sehr dünn, was mit dem überschau-
baren Angebot an Brennstoffzellen-Pkw korrespondiert. Auch die Zahl der Erdgas-Tankstellen 
blieb gegenüber 2017 praktisch unverändert. 

Grundsätzlich ist sowohl der Einsatz von Methan in Verbrennungsmotoren möglich als auch 
der Einsatz von Wasserstoff in Elektrofahrzeugen mit Brennstoffzelle. Im ersten Fall ergeben 
sich gegenüber konventionellen Kraftstoffen (Benzin) auch Vorteile bezüglich der Emission 
von Luftschadstoffen, im zweiten Fall – beim Einsatz einer Brennstoffzelle – entstehen 
lokal überhaupt keine CO2- oder Schadstoffemissionen. Bei der Nutzung von regenerativ 
erzeugtem Wasserstoff kann die Mobilität komplett als CO2-neutral gewertet werden. Aber 
selbst fossiles Methan (Erdgas) weist gegenüber Ottokraftstoff eine deutlich günstigere CO2- 
und Schadstoffbilanz auf (ca. 20 % Reduktion).  

Der einfacheren Speichermöglichkeit von Gas im Vergleich zu Elektrizität stehen ein weniger 
als halb so hoher Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors im Vergleich zum Elektromotor 
sowie Verluste bei der Erzeugung der alternativen Kraftstoffe gegenüber. Die Brennstoff-
zelle hat gegenüber der Batterie einen schlechteren, im Vergleich zu alternativen Kraftstoffen 
jedoch einen deutlich besseren Wirkungsgrad. Fahrzeuge mit Brennstoffzelle können in drei 
bis fünf Minuten betankt werden und haben eine Reichweite von 400 bis 800 km.  

8.6 ELEKTRO-KRAFTFAHRZEUGE UND LADEINFRASTRUKTUR 

8.6.1 FAHRZEUGBESTAND 

Zum 1. Januar 2019 lag der Kraftfahrzeugbestand in Baden-Württemberg bei insgesamt 
8,11 Mio. Fahrzeugen (incl. Zweiräder und Nutzfahrzeuge; 2017: 7,83 Mio.). 0,24 % (2017: 
0,12 %) davon waren reine Elektro- und 0,64 % (2017: 0,30 %) Hybridfahrzeuge. Der über-
wiegende Anteil, 95 % (2017: 92%) davon, sind Pkw ([100] Berechnungen der KEA-BW). 
Der Anteil der Elektro-Pkw am Bestand liegt in Baden-Württemberg bei 0,20 % (2017: 0,10 %), 
das liegt über dem Bundesdurchschnitt von 0,15 % (2017: 0,07 %). Bei Hybrid-Pkw ist der 
Anteil von 0,64 % (2017: 0,36 %) in Baden-Württemberg ebenfalls leicht über dem Bundes-
durchschnitt von 0,60 % (2017: 0,36 %).  

Zum 1. Januar 2019 waren in Baden-Württemberg 15.998 (2017: 6.667) reine Elektro-Pkw 
sowie 51.886 (2017: 23.340) Hybrid-Pkw angemeldet. Mit 6,13 (2017: 2,76) Elektro-Pkw 
(inkl. Hybrid) pro 1.000 Einwohner liegt Baden-Württemberg damit über dem Durchschnitt 
von Deutschland mit 5,11 (2017: 2,43). Obwohl die Neuzulassungen von E-Fahrzeugen stetig 
steigen (siehe Grafik 123), ist der absolute Anteil der E-Fahrzeuge insgesamt noch sehr gering.  

In Deutschland hat sich der Bestand von E-Fahrzeugen im Jahr 2018 im Vergleich zum Vor-
jahr um 134.015 (2017: 43.560) erhöht. 
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Grafik 123: Entwicklung des Bestandes von Elektro-Pkw in Deutschland  
(1.000 Fahrzeuge; Hybrid: Alle Arten)(Darstellung KEA-BW nach [100]) 

Die Zulassungszahlen für Elektro-Pkw sind in den Zulassungsbezirken (Stadt- und Landkreise) 
im Land sehr unterschiedlich (Grafik 124). Die Anzahl der Elektro-Pkw (inkl. Hybrid) pro 
1.000 Einwohner liegt zwischen 11,49 (2017: 4,84) im Kreis Böblingen und 3,58 (2017: 1,37) 
im Alb-Donau-Kreis. Die Unterschiede sind bei einem Faktor von 3,2 (2017: 3,5) durchaus 
beträchtlich, doch bei weitem nicht so ausgeprägt wie in anderen Bereichen (siehe hierzu auch 
Tabelle 70 im Anhang). Eine Erklärung oder eine Systematik für die Unterschiede zwischen 
den Zulassungsbezirken ist nicht erkennbar. Allerdings kann man vermuten, dass in größeren 
Städten wegen der kürzeren Fahrstrecken und eines dichteren Netzes von Ladestationen mehr 
Elektro-Pkw pro Einwohner zugelassen werden als in ländlichen Gemeinden. 

Die Anzahl der Elektro-Lkw in Baden-Württemberg zum 1. Januar 2019 beträgt 1.398 
(2017: 756), plus 20 (2017: 15) Hybrid-Lkw. 42 (2017: 21) Kraftomnibusse werden in Baden-
Württemberg rein elektrisch angetrieben, ergänzt durch weitere 88 (2017: 35) Hybrid-Busse. 
Im Transportsektor und ÖPNV ist die Nutzung von E-Fahrzeugen noch sehr gering. 

Der Anteil der Elektro-Pkw (inkl. Hybrid) am Fahrzeugbestand liegt in Baden-Württemberg 
bei 0,84 %. Er variiert in den Zulassungsbezirken von 1,84 % (2017: 0,87 %) in Stuttgart bis 
0,43 % (2017: 0,22 %) im Alb-Donau-Kreis. Der Mittelwert liegt bei 0,79 % (2017: 0,45 %). 
Wenig überraschend befinden sich unter den ersten zehn Kreisen fünf Stadtkreise: Stuttgart 
(1,87 %), Freiburg (1,03 %), Baden-Baden (1,01 %), Heidelberg (0,98 %) und Karlsruhe 
(0,95 %). 

Das Verhältnis von reinen Elektro- zu Hybrid-Pkw ist in den Kreisen recht unterschiedlich. 
Der Anteil reiner Elektro-Pkw liegt überwiegend in einer Bandbreite von 12 bis 34 % 
(2017: 5 bis 15 %). Der Durchschnitt in Baden-Württemberg liegt bei ca. 23,5 % (2017: 
10 %). Bisher werden also überwiegend Hybrid-Fahrzeuge gekauft. Die Abkehr von fossilen 
Antrieben ist noch sehr gering. 

Stand 2016 betrug der Stromverbrauch der Elektro-Pkw nur 0,26 % der erneuerbaren Strom-
erzeugung in Baden-Württemberg. Bei 100 % Elektroantrieb würde die gegenwärtige erneuer-
bare Stromerzeugung allerdings vollständig zur Versorgung der Pkw-Verkehr benötigt. Ein 
Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung ist also langfristig zwingend erforderlich. Die 
Situation bei der benötigten Netzkapazität wird im nächsten Kapitel zur Ladeinfrastruktur 
beleuchtet. 
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Grafik 124: Bestandsdichte Elektro-Pkw nach Kreisen (Darstellung KEA-BW nach [100], Stand 7/19)  

Gemäß den Berechnungen des Statistischen Landesamtes betrugen die CO2-Emissionen im 
Verkehr in Baden-Württemberg 2017 ca. 24,4 Mio. Tonnen. Das entspricht ca. 28 % der 
gesamten landesweiten CO2-Emissionen. Wenn man unterstellt, dass die reinen Elektrofahr-
zeuge mit 100 % Ökostrom betrieben werden, ergeben sich durch die derzeit zugelassenen 
Fahrzeuge CO2-Minderungen von grob gerechnet 48 kt (2017: 24 kt) (Annahmen wie oben). 
Für die Hybrid-Fahrzeuge ergeben sich 78 kt (2017: 35 kt) (ca. 50 % Einsparung gegenüber 
konventionellen Fahrzeugen). Der Effekt der E-Fahrzeuge auf die CO2-Bilanz ist gegen-
wärtig also noch sehr gering.  

8.6.2 LADEINFRASTRUKTUR 

In Deutschlang gibt es laut dem Ladesäulenregister des Bundesverbands der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW) 20.652 öffentliche und teilöffentliche Ladepunkte. Die tatsächliche 
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Anzahl der Ladepunkte liegt deutlich höher als die in den offiziellen Statistiken ausgewiesenen 
Ladepunkte. BDEW sind auf die Meldungen der Ladesäulenbetreiber angewiesen und führen 
somit niedriger Zahlen als Portale wie lemnet.org und goingelectric.de. 

Baden-Württemberg hat mit 3.404 (2017: 1.494) Ladepunkten (hinter Bayern mit 4.904 Lade-
punkten) die zweitmeisten öffentlich zugänglichen Ladepunkte für Elektroautos der Bundes-
länder (Stand 31.07.2019). Mit 308 (2017: 137) Ladepunkten pro eine Mio. Einwohner liegt 
Baden-Württemberg auf dem dritten Platz hinter Hamburg (515) und Bayern (375). Bei den 
Ladepunkten pro 1.000 km² Bodenfläche liegt Baden-Württemberg mit 95 (2017: 42) an 
fünfter Stelle. Ohne die Stadtstaaten Hamburg (1.255), Berlin (1.047) und Bremen (267) liegt 
Baden-Württemberg auf dem zweiten Platz hinter Nordrhein-Westfalen mit 99 (2017: 47) 
Ladepunkten pro 1.000 km² Bodenfläche. In Nordrhein-Westfalen liegen allerdings mit Essen, 
Dortmund und Düsseldorf drei größere Städte mit vielen Ladepunkten.  

Tabelle 23: Anzahl Ladepunkte im Vergleich [101] 

Stadt 
 

Ladepunkte 
 

 Bundesland Ladepunkte pro 
Mio. Einwohner 

Ladepunkte 
pro 1.000 km² 

Hamburg 948  Hamburg 515 1.255 
München 945  Berlin 256 1.047 
Berlin 933  Bremen 164 267 
Stuttgart 398  Nordrhein-Westfalen 189 99 
Düsseldorf 213  Baden-Württemberg 308 95 
Leipzig 189  Bayern 375 70 
Essen 159  Schleswig-Holstein 255 47 
Köln 154     
Ingolstadt 153     
Dortmund 131  Deutschland 249 58 

In Tabelle 23 sind die zehn Kommunen mit den meisten Ladepunkten in Deutschland auf-
geführt. Baden-Württemberg ist mit Stuttgart (2017: Stuttgart und Ulm) vertreten. Aufgrund 
der hohen Einwohnerdichte und damit kurzen Entfernungen hat Nordrhein-Westfalen bisher 
die dichteste Ladeinfrastruktur der Flächenstaaten vor Baden-Württemberg und Bayern 
(2017: Hessen). 

In Grafik 125 und Grafik 126 kann man erkennen, dass die Ladeinfrastruktur sowohl deutsch-
landweit als auch in Baden-Württemberg überwiegend in Ballungsgebieten und in den 
größeren Städten aufgebaut wurde. Zunehmend erreichen die Ladepunkte aber auch den 
ländlichen Raum. Von Juli 2018 bis Juli 2019 hat sich die Zahl der Ladepunkte in Baden-
Württemberg um 1.199 bzw. um 54 % erhöht.  
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Grafik 125: Ladepunkte je Gemeinde Deutschland (Quelle: [102]; EasyMap-Kartengrundlage: 
© Lutum+Tappert, Bonn, Stand 2016) 
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Grafik 126: Ladepunkte je Gemeinde Baden-Württemberg  
(Darstellung KEA-BW nach  [101], Stand 7/19) 

Baden-Württemberg verfügt als erstes Flächenland über ein flächendeckendes Ladenetz durch 
das vom Land geförderte und 2019 abgeschlossene SAFE-Programm (flächendeckendes 
Sicherheitsladenetz für Elektrofahrzeuge, www.safe-bw.net). In einem Raster von zehn mal 
zehn Kilometern befindet sich mindestens eine Normalladesäule (mit 22 Kilowatt Leistung), 
und in einem Raster von 20 mal 20 Kilometern gibt es zusätzlich mindestens eine Schnelllade-
säule (mit 50 Kilowatt Leistung). Das SAFE-Ladenetz besteht aus mehr als 450 Ladestationen, 
von denen 40 Schnellladestationen und 88 Normalladestationen neu errichtet wurden. 

Regional ist die Ladestellendichte recht unterschiedlich verteilt. Bezogen auf die Bodenfläche 
liegt Stuttgart mit 19,2 Ladepunkten pro 1.000 ha deutlich vor Ulm (8,0) als nächstplatziertem 
Stadtkreis. Der Mittelwert für Baden-Württemberg liegt bei 1,8 Ladepunkten pro 1.000 ha 
Bodenfläche. Erwartungsgemäß liegen hier die Stadtkreise vor den Landkreisen, die mittlere 
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Entfernung zur nächsten Ladestelle ist hier geringer als in den Landkreisen. Esslingen hat 
als bester Landkreis 3,73 Ladepunkte pro 1.000 ha Bodenfläche, gefolgt vom Landkreis 
Ludwigsburg (2,49), Bodenseekreis (2,2) und Landkreis Böblingen (2,04). Bei den übrigen 
Kreisen sind die Unterschiede gering (Grafik 127). 

 
Grafik 127: Ladestellendichte in den Kreisen, flächenbezogen 
 (Darstellung KEA-BW nach [101], Stand 7/19)  

Bezogen auf die Einwohner liegt Ulm mit 0,76 Ladepunkten pro 1.000 Einwohner auf dem 
ersten Platz gefolgt vom Landkreis Calw (0,7), Bodenseekreis (0,68), Stuttgart (0,63) und 
Baden-Baden (0,58). Hier haben Landkreise ebenfalls hohe Werte erreicht, so dass eine ganz 
andere Rangfolge entsteht. Einen Unterschied – wie bei der Flächendichte – zwischen 
Stadtkreisen und Landkreisen gibt es bei der Einwohnerdichte nicht. Der Mittelwert für Baden-
Württemberg liegt bei 0,32 Ladepunkten pro 1.000 Einwohner. Auch hier sind die Unterschiede 
zwischen den weiter hinten platzierten Kreisen gering (Grafik 128). 
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Wie oben erläutert, ist die Strombereitstellung für die Elektrofahrzeuge gegenwärtig unkritisch. 
Bei einer örtlichen Ballung von Schnellladestationen mit großer Leistung kann es bei einem 
unzureichenden Netzausbau allerdings zu Kapazitätsengpässen kommen. Üblich sind gegen-
wärtig Ladeleistungen von 22 kW. Allerdings werden zukünftig weit höhere Ladeleistungen 
von 150 kW oder mehr benötigt, um die Batterien von Fahrzeugen mit hoher Reichweite in 
kurzer Zeit aufzuladen. Denkbar sind Situationen in Großgaragen oder Hochhaussiedlungen, 
wo eine nachträgliche Netzverstärkung erforderlich werden kann. Allerdings kann der 
Kapazitäts- und Netzausbaubedarf deutlich reduziert werden, wenn intelligente vernetzte 
Ladestationen den Ladevorgang auf mehrere Stunden –  typischerweise die Nachtstunden –  
verteilen können. Dabei muss gewährleistet sein, dass die Fahrzeuge bei Bedarf ausreichend 
geladen zur Verfügung stehen.  

 
Grafik 128: Ladestellendichte in den Kreisen, einwohnerbezogen  
(Darstellung KEA-BW nach[101], Stand 7/19)  
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Grafik 129: Verursacherbezogene CO2-Emissionen 2017 nach Kreisen, einwohnerbezogen  
(Darstellung KEA-BW nach [3], Stand Herbst 2019) 
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Grafik 130: Ertrag erneuerbarer Energieträger 2018 nach Kreisen, einwohnerbezogen  
(Darstellung KEA-BW nach [6])  
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Grafik 131: Ertrag aus Photovoltaikanlagen 2018 nach Kreisen, einwohnerbezogen  
(Darstellung KEA-BW nach [6])  
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Grafik 132: Ertrag aus Windkraftanlagen 2018 nach Kreisen, einwohnerbezogen  
(Darstellung KEA-BW nach [6])  
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Grafik 133: Ertrag aus Wasserkraftanlagen 2018 nach Kreisen, einwohnerbezogen  
(Darstellung KEA-BW nach [6])  
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Grafik 134: Ertrag aus Biomasseanlagen 2018 nach Kreisen, einwohnerbezogen  
(Darstellung KEA-BW nach [6])  
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Grafik 135: Ertrag aus Deponie-/Klärgasanlagen 2018 nach Kreisen, einwohnerbezogen  
(Darstellung KEA-BW nach [6])   
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Tabelle 24: Kommunen im Klimaschutzpakt [7], Stand 6/19 

Kreis Kommunen Einwohner 
(Tsd.) 

Alb-Donau-Kreis 5 37 
Landkreis Biberach 12 107 
Landkreis Böblingen 2 22 
Bodenseekreis 5 101 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 11 63 
Landkreis Calw 3 23 
Landkreis Emmendingen 4 46 
Enzkreis 3 20 
Landkreis Esslingen 6 113 
Landkreis Freudenstadt 2 32 
Landkreis Göppingen 4 16 
Landkreis Heidenheim     
Landkreis Heilbronn 7 71 
Hohenlohekreis 1 4 
Landkreis Karlsruhe 6 62 
Landkreis Konstanz 3 54 
Landkreis Lörrach 3 82 
Landkreis Ludwigsburg 6 166 
Main-Tauber-Kreis 1 7 
Neckar-Odenwald-Kreis 1 18 
Ortenaukreis 6 101 
Ostalbkreis 2 129 
Landkreis Rastatt 5 25 
Landkreis Ravensburg 21 221 
Rems-Murr-Kreis 4 119 
Landkreis Reutlingen 1 11 
Rhein-Neckar-Kreis 54 547 
Landkreis Rottweil 4 27 
Landkreis Schwäbisch Hall 4 15 
Schwarzwald-Baar-Kreis 3 42 
Landkreis Sigmaringen 7 72 
Landkreis Tübingen 2 96 
Landkreis Tuttlingen 14 49 
Landkreis Waldshut 3 32 
Zollernalbkreis 1 45 
Stadt Baden-Baden 1 55 
Stadt Freiburg 1 229 
Stadt Heidelberg 1 160 
Stadt Heilbronn 1 126 
Stadt Karlsruhe 1 311 
Stadt Mannheim 1 309 
Stadt Pforzheim     
Stadt Stuttgart 1 633 
Stadt Ulm     
Summe 223 4.398 

 
Beteiligte Landkreise sind fettgedruckt 
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Tabelle 25: Kommunen und Kreise, die zur Grundfinanzierung der rEA beitragen [9], Stand 6/19 

Kreis Kommunen Einwohner 
(Tsd.) 

Alb-Donau-Kreis 4 18 
Landkreis Biberach 1 33 
Landkreis Böblingen 1 50 
Bodenseekreis 2 83 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald     
Landkreis Calw     
Landkreis Emmendingen     
Enzkreis 8 45 
Landkreis Esslingen     
Landkreis Freudenstadt 9 77 
Landkreis Göppingen     
Landkreis Heidenheim     
Landkreis Heilbronn     
Hohenlohekreis     
Landkreis Karlsruhe     
Landkreis Konstanz 3 19 
Landkreis Lörrach 3 112 
Landkreis Ludwigsburg 7 176 
Main-Tauber-Kreis     
Neckar-Odenwald-Kreis     
Ortenaukreis 1 20 
Ostalbkreis 20 117 
Landkreis Rastatt     
Landkreis Ravensburg 2 75 
Rems-Murr-Kreis 14 177 
Landkreis Reutlingen 7 204 
Rhein-Neckar-Kreis 54 547 
Landkreis Rottweil 1 25 
Landkreis Schwäbisch Hall     
Schwarzwald-Baar-Kreis 3 110 
Landkreis Sigmaringen 5 64 
Landkreis Tübingen 3 154 
Landkreis Tuttlingen 4 67 
Landkreis Waldshut     
Zollernalbkreis 20 159 
Stadt Baden-Baden     
Stadt Freiburg     
Stadt Heidelberg 1 160 
Stadt Heilbronn 1 126 
Stadt Karlsruhe 1 311 
Stadt Mannheim 1 309 
Stadt Pforzheim     
Stadt Stuttgart     
Stadt Ulm 1 126 
Summe 177 3.364 

 

Unterstützende Landkreise sind fettgedruckt 
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Tabelle 26: BAFA-Vor-Ort-Beratung nach Kreisen [11] 

Kreis 2017 2018 Mittel pro Mio. Ew 
Alb-Donau-Kreis 29 43 36 184 
Landkreis Biberach 24 33 29 143 
Landkreis Böblingen 120 174 147 376 
Bodenseekreis 69 91 80 371 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 77 96 87 327 
Landkreis Calw 27 34 31 193 
Landkreis Emmendingen 25 37 31 188 
Enzkreis 103 150 127 637 
Landkreis Esslingen 76 105 91 170 
Landkreis Freudenstadt 4 5 5 38 
Landkreis Göppingen 46 70 58 226 
Landkreis Heidenheim 27 40 34 253 
Landkreis Heilbronn 76 108 92 269 
Hohenlohekreis 13 18 16 139 
Landkreis Karlsruhe 135 176 156 350 
Landkreis Konstanz 36 45 41 142 
Landkreis Lörrach 48 57 53 230 
Landkreis Ludwigsburg 79 112 96 176 
Main-Tauber-Kreis 4 5 5 34 
Neckar-Odenwald-Kreis 40 57 49 338 
Ortenaukreis 69 81 75 175 
Ostalbkreis 66 94 80 255 
Landkreis Rastatt 46 61 54 232 
Landkreis Ravensburg 25 48 37 128 
Rems-Murr-Kreis 53 71 62 146 
Landkreis Reutlingen 38 70 54 189 
Rhein-Neckar-Kreis 143 199 171 313 
Landkreis Rottweil 16 19 18 126 
Landkreis Schwäbisch Hall 12 15 14 69 
Schwarzwald-Baar-Kreis 33 45 39 184 
Landkreis Sigmaringen 7 11 9 69 
Landkreis Tübingen 23 37 30 133 
Landkreis Tuttlingen 30 46 38 272 
Landkreis Waldshut 26 32 29 170 
Zollernalbkreis 26 38 32 170 
Stadt Baden-Baden 5 12 9 155 
Stadt Freiburg 36 50 43 187 
Stadt Heidelberg 23 28 26 159 
Stadt Heilbronn 43 67 55 438 
Stadt Karlsruhe 97 137 117 376 
Stadt Mannheim 55 74 65 209 
Stadt Pforzheim 52 73 63 500 
Stadt Stuttgart 98 139 119 187 
Stadt Ulm 31 45 38 302 
Gesamt 2.111 2.948 2.530 226 
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Tabelle 27: Inanspruchnahmen des Klimaschutz-Plus Struktur- Qualifizierungs- und 
Beratungsprogramms nach Kreisen [13], Stand 6/19 

Kreis Anzahl Fälle Fördersumme 
T€ 

€/Ew 

Alb-Donau-Kreis 10 51 0,26 
Landkreis Biberach 30 189 0,95 
Landkreis Böblingen 25 245 0,63 
Bodenseekreis 21 209 0,97 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 11 135 0,51 
Landkreis Calw 16 158 1,00 
Landkreis Emmendingen 18 177 1,07 
Enzkreis 17 301 1,52 
Landkreis Esslingen 23 163 0,30 
Landkreis Freudenstadt 12 169 1,44 
Landkreis Göppingen 25 263 1,02 
Landkreis Heidenheim 5 49 0,37 
Landkreis Heilbronn 12 79 0,23 
Hohenlohekreis 13 108 0,97 
Landkreis Karlsruhe 28 295 0,66 
Landkreis Konstanz 18 223 0,78 
Landkreis Lörrach 35 273 1,19 
Landkreis Ludwigsburg 23 273 0,50 
Main-Tauber-Kreis 10 117 0,88 
Neckar-Odenwald-Kreis 15 396 2,76 
Ortenaukreis 14 172 0,40 
Ostalbkreis 19 106 0,34 
Landkreis Rastatt 28 386 1,67 
Landkreis Ravensburg 47 442 1,55 
Rems-Murr-Kreis 25 248 0,58 
Landkreis Reutlingen 27 519 1,81 
Rhein-Neckar-Kreis 17 209 0,38 
Landkreis Rottweil 8 19 0,14 
Landkreis Schwäbisch Hall 19 270 1,38 
Schwarzwald-Baar-Kreis 27 95 0,45 
Landkreis Sigmaringen 20 183 1,40 
Landkreis Tübingen 31 325 1,44 
Landkreis Tuttlingen 31 409 2,92 
Landkreis Waldshut 21 247 1,45 
Zollernalbkreis 36 297 1,57 
Stadt Baden-Baden 3 27 0,50 
Stadt Freiburg 33 404 1,76 
Stadt Heidelberg 17 309 1,93 
Stadt Heilbronn 4 87 0,69 
Stadt Karlsruhe 36 249 0,80 
Stadt Mannheim 9 140 0,45 
Stadt Pforzheim 21 295 2,36 
Stadt Stuttgart 19 186 0,29 
Stadt Ulm 19 291 2,31 
Gesamt 898 9.786 0,89 
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Tabelle 28: Kommunen mit BICO2BW-Bilanzierung nach Kreisen [15], Stand 6/19 

Kreis Kommunen Einwohner 
Alb-Donau-Kreis 17 82 
Landkreis Biberach 10 96 
Landkreis Böblingen 19 322 
Bodenseekreis 4 75 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 13 75 
Landkreis Calw 5 56 
Landkreis Emmendingen 8 83 
Enzkreis 24 179 
Landkreis Esslingen 6 161 
Landkreis Freudenstadt 4 61 
Landkreis Göppingen 1 3 
Landkreis Heidenheim 11 132 
Landkreis Heilbronn 14 116 
Hohenlohekreis 2 28 
Landkreis Karlsruhe 32 444 
Landkreis Konstanz 3 122 
Landkreis Lörrach 3 83 
Landkreis Ludwigsburg 4 159 
Main-Tauber-Kreis 1 7 
Neckar-Odenwald-Kreis 2 5 
Ortenaukreis 16 234 
Ostalbkreis 5 94 
Landkreis Rastatt 14 129 
Landkreis Ravensburg 15 192 
Rems-Murr-Kreis 6 157 
Landkreis Reutlingen 9 193 
Rhein-Neckar-Kreis 54 547 
Landkreis Rottweil 3 43 
Landkreis Schwäbisch Hall 6 90 
Schwarzwald-Baar-Kreis 5 58 
Landkreis Sigmaringen 5 66 
Landkreis Tübingen 11 208 
Landkreis Tuttlingen 7 55 
Landkreis Waldshut 8 75 
Zollernalbkreis 4 39 
Stadt Baden-Baden 1 55 
Stadt Freiburg 1 229 
Stadt Heidelberg 1 160 
Stadt Heilbronn 1 126 
Stadt Karlsruhe 1 311 
Stadt Mannheim     
Stadt Pforzheim 1 125 
Stadt Stuttgart 1 633 
Stadt Ulm 1 126 
Summe 359 6.236 

 
Landkreise mit kreiseigener Bilanz sind fettgedruckt 
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Tabelle 29: Kommunen mit KEM-Aktivitäten nach Kreisen [17], Stand 6/19 

Kreis Kommunen 
mit KEM 

Energie-
Beauftragte 

Energie- 
Bericht 

KEM-Förd. 
KS-Plus 

Alb-Donau-Kreis 8/55 5 3 1 
Landkreis Biberach 13/45 3 9 2 
Landkreis Böblingen 19/26 8 11 4 
Bodenseekreis 11/23 8 1 3 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 14/50 5 2 7 
Landkreis Calw 6/25 1 5 1 
Landkreis Emmendingen 14/24 3 3 8 
Enzkreis 15/28 12 1 12 
Landkreis Esslingen 20/44 12 5 4 
Landkreis Freudenstadt 5/16 2 4 1 
Landkreis Göppingen 16/38 6 7 6 
Landkreis Heidenheim 4/11 2 2   
Landkreis Heilbronn 18/46 10 3 6 
Hohenlohekreis 2/16 1 1   
Landkreis Karlsruhe 16/32 6 10 4 
Landkreis Konstanz 9/25 6 4 4 
Landkreis Lörrach 7/35 5 2 4 
Landkreis Ludwigsburg 23/39 16 5 6 
Main-Tauber-Kreis 3/18 2 1   
Neckar-Odenwald-Kreis 4/27 2 3   
Ortenaukreis 12/51 9   3 
Ostalbkreis 10/42 6 5 1 
Landkreis Rastatt 14/23 5 2 7 
Landkreis Ravensburg 14/39 7 5 5 
Rems-Murr-Kreis 17/31 14 2 2 
Landkreis Reutlingen 11/26 3 1 7 
Rhein-Neckar-Kreis 23/54 8 5 12 
Landkreis Rottweil 5/21 4 2   
Landkreis Schwäbisch Hall 11/30 4 2 6 
Schwarzwald-Baar-Kreis 8/20 7 4   
Landkreis Sigmaringen 7/25 3 3 2 
Landkreis Tübingen 9/15 5 3 3 
Landkreis Tuttlingen 7/35 3 4   
Landkreis Waldshut 7/32 1   4 
Zollernalbkreis 10/25 1 2 6 
Stadt Baden-Baden 1/1     1 
Stadt Freiburg 1/1 1     
Stadt Heidelberg 1/1 1     
Stadt Heilbronn 1/1 1     
Stadt Karlsruhe 1/1 1   1 
Stadt Mannheim 1/1 1     
Stadt Pforzheim 1/1 1   1 
Stadt Stuttgart 1/1 1     
Stadt Ulm 1/1 1     
Summe 401/1.101 203 122 134 
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Tabelle 30: Kommunen mit Einstiegs- bzw. Fokusberatung nach Kreisen [21] [22], Stand 6/19 

Kreis Kommunen Einwohner 
(Tsd.) 

Alb-Donau-Kreis     
Landkreis Biberach 1 11 
Landkreis Böblingen     
Bodenseekreis     
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald     
Landkreis Calw     
Landkreis Emmendingen     
Enzkreis 3 11 
Landkreis Esslingen 1 3 
Landkreis Freudenstadt     
Landkreis Göppingen 6 43 
Landkreis Heidenheim     
Landkreis Heilbronn 9 78 
Hohenlohekreis     
Landkreis Karlsruhe 1 2 
Landkreis Konstanz 2 19 
Landkreis Lörrach 1 30 
Landkreis Ludwigsburg     
Main-Tauber-Kreis 1 5 
Neckar-Odenwald-Kreis     
Ortenaukreis 1 11 
Ostalbkreis 1 10 
Landkreis Rastatt 1 3 
Landkreis Ravensburg     
Rems-Murr-Kreis 1 9 
Landkreis Reutlingen 1 19 
Rhein-Neckar-Kreis 3 41 
Landkreis Rottweil     
Landkreis Schwäbisch Hall 3 9 
Schwarzwald-Baar-Kreis 2 13 
Landkreis Sigmaringen     
Landkreis Tübingen 6 57 
Landkreis Tuttlingen     
Landkreis Waldshut     
Zollernalbkreis 3 21 
Stadt Baden-Baden     
Stadt Freiburg     
Stadt Heidelberg     
Stadt Heilbronn     
Stadt Karlsruhe     
Stadt Mannheim     
Stadt Pforzheim     
Stadt Stuttgart     
Stadt Ulm     
Summe 47 394 

 
Landkreise mit eigener Fokusberatung sind fettgedruckt 
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Tabelle 31: Zahl der Kommunen mit integriertem Klimaschutzkonzept nach Kreisen [21] [22], Stand 6/19 

Kreis Kommunen Einwohner 
(Tsd.) 

Alb-Donau-Kreis 17 70 
Landkreis Biberach 1 9 
Landkreis Böblingen 17 310 
Bodenseekreis 1 4 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 12 91 
Landkreis Calw 5 57 
Landkreis Emmendingen 10 95 
Enzkreis 3 27 
Landkreis Esslingen 34 488 
Landkreis Freudenstadt 2 48 
Landkreis Göppingen 38 257 
Landkreis Heidenheim 11 132 
Landkreis Heilbronn 7 70 
Hohenlohekreis 1 4 
Landkreis Karlsruhe 32 444 
Landkreis Konstanz 4 166 
Landkreis Lörrach 8 134 
Landkreis Ludwigsburg 39 544 
Main-Tauber-Kreis 1 7 
Neckar-Odenwald-Kreis 1 3 
Ortenaukreis 9 178 
Ostalbkreis 4 138 
Landkreis Rastatt 12 85 
Landkreis Ravensburg 13 184 
Rems-Murr-Kreis 2 21 
Landkreis Reutlingen 2 138 
Rhein-Neckar-Kreis 31 296 
Landkreis Rottweil 4 49 
Landkreis Schwäbisch Hall 4 85 
Schwarzwald-Baar-Kreis 4 42 
Landkreis Sigmaringen     
Landkreis Tübingen 3 99 
Landkreis Tuttlingen 8 59 
Landkreis Waldshut 8 84 
Zollernalbkreis 3 54 
Stadt Baden-Baden 1 55 
Stadt Freiburg 1 229 
Stadt Heidelberg 1 160 
Stadt Heilbronn 1 126 
Stadt Karlsruhe 1 311 
Stadt Mannheim 1 309 
Stadt Pforzheim 1 125 
Stadt Stuttgart 1 633 
Stadt Ulm 1 126 
Summe 360 6.544 

 
Landkreise mit eigenem Konzept sind fettgedruckt 
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Tabelle 32: Kommunen mit Teilkonzepten nach Kreisen [21] [22], Stand 6/19 

Kreis Kommunen Konzepte 
Kommunen 

Konzepte 
Landkreis 

Alb-Donau-Kreis 
  

1 
Landkreis Biberach 1 1   
Landkreis Böblingen 8 9 3 
Bodenseekreis 1 1   
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 1 1   
Landkreis Calw 4 4 2 
Landkreis Emmendingen       
Enzkreis     2 
Landkreis Esslingen 3 3 3 
Landkreis Freudenstadt 5 6   
Landkreis Göppingen 1 1   
Landkreis Heidenheim       
Landkreis Heilbronn 2 2 3 
Hohenlohekreis 1 1   
Landkreis Karlsruhe 2 2   
Landkreis Konstanz 3 4   
Landkreis Lörrach 1 2 3 
Landkreis Ludwigsburg 4 6 2 
Main-Tauber-Kreis 1 1   
Neckar-Odenwald-Kreis 1 1 1 
Ortenaukreis 2 3   
Ostalbkreis 4 4   
Landkreis Rastatt     1 
Landkreis Ravensburg 1 1   
Rems-Murr-Kreis 4 4 2 
Landkreis Reutlingen 1 1   
Rhein-Neckar-Kreis 8 8 1 
Landkreis Rottweil 1 1 2 
Landkreis Schwäbisch Hall 1 1 1 
Schwarzwald-Baar-Kreis 1 1   
Landkreis Sigmaringen 1 1   
Landkreis Tübingen 2 2 1 
Landkreis Tuttlingen       
Landkreis Waldshut 1 1 2 
Zollernalbkreis 1 1   
Stadt Baden-Baden 1 2   
Stadt Freiburg 1 1   
Stadt Heidelberg       
Stadt Heilbronn 1 2   
Stadt Karlsruhe 1 1   
Stadt Mannheim 1 2   
Stadt Pforzheim 1 1   
Stadt Stuttgart 1 1   
Stadt Ulm       
Summe 74 84 30 

 
Landkreise mit eigenem Konzept sind fettgedruckt 
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Tabelle 33: Kommunen mit Klimaschutzmanagement nach Kreisen [21] [22], Stand 6/19 

Kreis Kommunen Einwohner 
(Tsd.) 

Alb-Donau-Kreis 15 52 
Landkreis Biberach 1 9 
Landkreis Böblingen 3 146 
Bodenseekreis 2 83 
Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald 1 21 
Landkreis Calw 2 13 
Landkreis Emmendingen 7 63 
Enzkreis     
Landkreis Esslingen 5 260 
Landkreis Freudenstadt 2 32 
Landkreis Göppingen 3 32 
Landkreis Heidenheim     
Landkreis Heilbronn 7 91 
Hohenlohekreis     
Landkreis Karlsruhe 3 83 
Landkreis Konstanz 3 163 
Landkreis Lörrach 3 102 
Landkreis Ludwigsburg 4 159 
Main-Tauber-Kreis     
Neckar-Odenwald-Kreis 1 18 
Ortenaukreis 4 162 
Ostalbkreis 2 129 
Landkreis Rastatt 5 95 
Landkreis Ravensburg 10 129 
Rems-Murr-Kreis 2 63 
Landkreis Reutlingen 5 156 
Rhein-Neckar-Kreis 18 141 
Landkreis Rottweil 1 14 
Landkreis Schwäbisch Hall 2 74 
Schwarzwald-Baar-Kreis 5 134 
Landkreis Sigmaringen 1 17 
Landkreis Tübingen 2 133 
Landkreis Tuttlingen 2 52 
Landkreis Waldshut 2 20 
Zollernalbkreis 1 6 
Stadt Baden-Baden 1 55 
Stadt Freiburg 1 229 
Stadt Heidelberg 1 160 
Stadt Heilbronn 1 126 
Stadt Karlsruhe 1 311 
Stadt Mannheim 1 309 
Stadt Pforzheim 1 125 
Stadt Stuttgart 1 633 
Stadt Ulm 1 126 
Summe 133 4.726 

 
Landkreise mit eigenem Klimaschutzmanagement sind fettgedruckt 
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Tabelle 34: Teilnehmende Kommunen im European Energy Award (eea) nach Kreisen [24], Stand 6/19 

Kreis Kommunen Einwohner 
(Tsd.) 

Alb-Donau-Kreis 2 35 
Landkreis Biberach 13 116 
Landkreis Böblingen     
Bodenseekreis 7 113 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 1 12 
Landkreis Calw 2 15 
Landkreis Emmendingen     
Enzkreis 2 16 
Landkreis Esslingen     
Landkreis Freudenstadt 2 32 
Landkreis Göppingen 3 66 
Landkreis Heidenheim     
Landkreis Heilbronn 2 16 
Hohenlohekreis     
Landkreis Karlsruhe 4 83 
Landkreis Konstanz 4 166 
Landkreis Lörrach 3 102 
Landkreis Ludwigsburg 2 128 
Main-Tauber-Kreis     
Neckar-Odenwald-Kreis     
Ortenaukreis 4 144 
Ostalbkreis 1 68 
Landkreis Rastatt     
Landkreis Ravensburg 22 224 
Rems-Murr-Kreis 5 110 
Landkreis Reutlingen 3 126 
Rhein-Neckar-Kreis 1 16 
Landkreis Rottweil 2 39 
Landkreis Schwäbisch Hall 1 40 
Schwarzwald-Baar-Kreis 1 6 
Landkreis Sigmaringen 8 79 
Landkreis Tübingen 2 133 
Landkreis Tuttlingen     
Landkreis Waldshut 2 30 
Zollernalbkreis 1 19 
Stadt Baden-Baden     
Stadt Freiburg     
Stadt Heidelberg     
Stadt Heilbronn     
Stadt Karlsruhe 1   
Stadt Mannheim     
Stadt Pforzheim     
Stadt Stuttgart     
Stadt Ulm 1   
Summe 102 1.935 

 
Teilnehmende Landkreise sind fettgedruckt 
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Tabelle 35: Teilnehmende Kreise am Leitstern Energieeffizienz [25], Stand 6/19 

Kreis 2014 2015 2016 2018 
Alb-Donau-Kreis ◼ ◼ ◼ ◼ 
Landkreis Biberach ◼ � ◼ � 
Landkreis Böblingen ◼ ◼ ◼ ◼ 
Bodenseekreis � � ◼ ◼ 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald � � � � 
Landkreis Calw ◼ � ◼ ◼ 
Landkreis Emmendingen � � ◼ ◼ 
Enzkreis ◼ � � ◼ 
Landkreis Esslingen � � � � 
Landkreis Freudenstadt � � � � 
Landkreis Göppingen ◼ � ◼ ◼ 
Landkreis Heidenheim � � � ◼ 
Landkreis Heilbronn � � � � 
Hohenlohekreis ◼ ◼ ◼ ◼ 
Landkreis Karlsruhe � � � ◼ 
Landkreis Konstanz � � � � 
Landkreis Lörrach � ◼ ◼ � 
Landkreis Ludwigsburg ◼ � ◼ ◼ 
Main-Tauber-Kreis ◼ ◼ ◼ � 
Neckar-Odenwald-Kreis ◼ � � � 
Ortenaukreis � � � � 
Ostalbkreis ◼ ◼ ◼ ◼ 
Landkreis Rastatt ◼ � ◼ ◼ 
Landkreis Ravensburg � � ◼ ◼ 
Rems-Murr-Kreis ◼ ◼ ◼ ◼ 
Landkreis Reutlingen ◼ � � ◼ 
Rhein-Neckar-Kreis ◼ ◼ ◼ ◼ 
Landkreis Rottweil ◼ ◼ ◼ ◼ 
Landkreis Schwäbisch Hall � ◼ ◼ ◼ 
Schwarzwald-Baar-Kreis � ◼ ◼ ◼ 
Landkreis Sigmaringen � � � � 
Landkreis Tübingen � ◼ ◼ ◼ 
Landkreis Tuttlingen ◼ ◼ ◼ ◼ 
Landkreis Waldshut � � � ◼ 
Zollernalbkreis ◼ ◼ ◼ ◼ 
Stadt Baden-Baden ◼ ◼ � � 
Stadt Freiburg � � � � 
Stadt Heidelberg ◼ ◼ ◼ ◼ 
Stadt Heilbronn � � � � 
Stadt Karlsruhe ◼ ◼ ◼ ◼ 
Stadt Mannheim ◼ � � � 
Stadt Pforzheim � ◼ ◼ ◼ 
Stadt Stuttgart ◼ ◼ ◼ ◼ 
Stadt Ulm ◼ ◼ ◼ � 
Summe 24 20 27 28 
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Tabelle 36: Anzahl der KfW-432-Projekte nach Kreisen [30], Stand 6/19 

Kreis Anzahl 
Kommunen 

Anzahl 
Konzepte 

Anzahl 
Manager 

Alb-Donau-Kreis       
Landkreis Biberach       
Landkreis Böblingen 3 6 4 
Bodenseekreis 5 6 1 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 10 13 3 
Landkreis Calw 6 9 1 
Landkreis Emmendingen 5 9 3 
Enzkreis 5 5 1 
Landkreis Esslingen 6 7 3 
Landkreis Freudenstadt 7 9 1 
Landkreis Göppingen 8 9   
Landkreis Heidenheim 1 1   
Landkreis Heilbronn 5 7 3 
Hohenlohekreis 2 3 1 
Landkreis Karlsruhe 21 25 11 
Landkreis Konstanz 5 5 1 
Landkreis Lörrach 12 20 1 
Landkreis Ludwigsburg 12 19 11 
Main-Tauber-Kreis 2 2   
Neckar-Odenwald-Kreis 3 3 1 
Ortenaukreis 6 8 1 
Ostalbkreis 4 4 1 
Landkreis Rastatt 3 5   
Landkreis Ravensburg 7 10 1 
Rems-Murr-Kreis 10 12 5 
Landkreis Reutlingen 9 11   
Rhein-Neckar-Kreis 6 6 1 
Landkreis Rottweil 2 3   
Landkreis Schwäbisch Hall 4 4 2 
Schwarzwald-Baar-Kreis 1 2   
Landkreis Sigmaringen 4 3 1 
Landkreis Tübingen 1 1   
Landkreis Tuttlingen       
Landkreis Waldshut 4 4   
Zollernalbkreis 2 2   
Stadt Baden-Baden 1 1   
Stadt Freiburg 1 2   
Stadt Heidelberg 1 1   
Stadt Heilbronn 1 1   
Stadt Karlsruhe 1 6 4 
Stadt Mannheim 1 3 3 
Stadt Pforzheim 1 1 1 
Stadt Stuttgart 1 4 1 
Stadt Ulm 1 2 1 
Summe Städte und Gemeinden 190 254 68 
Kreiseigene Konzepte und 
Managements       
Landkreis Karlsruhe   2 2 
Landkreis Reutlingen   1   
Summe gesamt 190 257 70 
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Tabelle 37: Inanspruchnahme der Programme des N!-Büros der LUBW in den Jahren 2011-2019 [31] 

Kreis Nachhaltigkeits- 
Werkstatt 

Partizipative  
Nachhaltigkeits-

prozesse 

Klimawerkstatt, 
Klimaschutz- 
arbeitskreise 

Alb-Donau-Kreis 4 3   
Bodenseekreis   2   
Landkreis Biberach   1   
Landkreis Böblingen   2   
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 1 3   
Landkreis Calw 1 1   
Landkreis Emmendingen 3 2 1 
Landkreis Esslingen 1 1   
Landkreis Freudenstadt     2 
Landkreis Göppingen 3 5   
Landkreis Heidenheim     2 
Landkreis Heilbronn     1 
Landkreis Karlsruhe 2 1 2 
Landkreis Lörrach 4   3 
Landkreis Ludwigsburg   1 2 
Landkreis Rastatt 1   2 
Landkreis Ravensburg   2   
Landkreis Rottweil     1 
Landkreis Sigmaringen 1     
Landkreis Tübingen 2     
Landkreis Tuttlingen   2   
Landkreis Waldshut 1 1 1 
Ortenaukreis 1     
Rems-Murr-Kreis   2 1 
Rhein-Neckar-Kreis     2 
Stadt Heilbronn   1 1 
Stadt Karlsruhe 1   2 
Stadt Mannheim     1 
Stadt Pforzheim     1 
Stadt Ulm 2 1   
Summe 28 31 25 
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Tabelle 38: Bauvorhaben, die mit dem System NBBW bearbeitet wurden, nach Kreisen [34], Stand 6/19 

Kreis Kommunen Projekte 
Kommune 

Projekte 
Kreis 

Alb-Donau-Kreis 1 1 
 Landkreis Biberach 3 8   

Landkreis Böblingen 1 1   
Bodenseekreis 3 8 1 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 1 1   
Landkreis Calw 1 1   
Landkreis Emmendingen 1 1 1 
Enzkreis     1 
Landkreis Esslingen 4 6 3 
Landkreis Freudenstadt 1 1   
Landkreis Göppingen       
Landkreis Heidenheim 2 3   
Landkreis Heilbronn 1 1   
Hohenlohekreis       
Landkreis Karlsruhe 5 10 1 
Landkreis Konstanz 3 4   
Landkreis Lörrach 3 5   
Landkreis Ludwigsburg 7 24 3 
Main-Tauber-Kreis 1 2   
Neckar-Odenwald-Kreis 3 4   
Ortenaukreis 2 4   
Ostalbkreis 3 3   
Landkreis Rastatt       
Landkreis Ravensburg 2 3   
Rems-Murr-Kreis 3 3   
Landkreis Reutlingen 3 3   
Rhein-Neckar-Kreis 3 5 2 
Landkreis Rottweil 1 1   
Landkreis Schwäbisch Hall 1 1   
Schwarzwald-Baar-Kreis 2 2   
Landkreis Sigmaringen 2 2   
Landkreis Tübingen 2 5   
Landkreis Tuttlingen 1 1 1 
Landkreis Waldshut       
Zollernalbkreis       
Stadt Baden-Baden 1 3   
Stadt Freiburg 1 2   
Stadt Heidelberg 1 1   
Stadt Heilbronn 1 1   
Stadt Karlsruhe 1 15   
Stadt Mannheim       
Stadt Pforzheim 1 2   
Stadt Stuttgart 1 23   
Stadt Ulm 1 3   
Summe 74 164 13 
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Tabelle 39: Förderung im Programm KLIMOPASS der Förderperiode 2018/19 [36], Stand 6/19 

  
Anzahl  

Bewilligungen 
Fördersumme  
bewilligt (T€) 

Modul A 6 23,0 
Landkreis Emmendingen 1 3,8 
Landkreis Konstanz 1 3,8 
Landkreis Ludwigsburg 1 3,8 
Neckar-Odenwald-Kreis 1 3,8 
Ostalbkreis 1 3,8 
Landkreis Waldshut 1 3,8 
Modul B 7 230,8 
Baden-Baden, Stadtkreis 1 34,0 
Landkreis Emmendingen 1 45,0 
Landkreis Lörrach 1 33,7 
Stadt Mannheim 2 48,2 
Ortenaukreis 1 35,0 
Landkreis Reutlingen 1 35,0 
Modul C 13 167,3 
Landkreis Heilbronn 1 9,2 
Landkreis Konstanz 1 5,4 
Landkreis Ludwigsburg 2 18,4 
Ortenaukreis 2 28,3 
Landkreis Rastatt 1 40,0 
Reutlingen 2 29,8 
Schwarzwald-Baar-Kreis 3 30,3 
Zollernalbkreis 1 6,0 
Summe 26 421,1 
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Tabelle 40: Kommunen im Klima-Bündnis nach Kreisen [39], Stand 6/19 

Kreis Kommunen Einwohner 
(Tsd.) 

Alb-Donau-Kreis 1 2 
Landkreis Biberach 2 37 
Landkreis Böblingen 3 105 
Bodenseekreis 5 111 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 1 16 
Landkreis Calw 1 8 
Landkreis Emmendingen 1 22 
Enzkreis 2 36 
Landkreis Esslingen 6 239 
Landkreis Freudenstadt     
Landkreis Göppingen 4 99 
Landkreis Heidenheim     
Landkreis Heilbronn 3 36 
Hohenlohekreis     
Landkreis Karlsruhe 5 111 
Landkreis Konstanz 4 174 
Landkreis Lörrach     
Landkreis Ludwigsburg 5 168 
Main-Tauber-Kreis 1 23 
Neckar-Odenwald-Kreis     
Ortenaukreis 4 146 
Ostalbkreis 2 129 
Landkreis Rastatt 4 122 
Landkreis Ravensburg 2 73 
Rems-Murr-Kreis 8 183 
Landkreis Reutlingen 3 149 
Rhein-Neckar-Kreis 4 66 
Landkreis Rottweil 1 25 
Landkreis Schwäbisch Hall 5 58 
Schwarzwald-Baar-Kreis 4 128 
Landkreis Sigmaringen     
Landkreis Tübingen 3 154 
Landkreis Tuttlingen 1 36 
Landkreis Waldshut 1 17 
Zollernalbkreis     
Stadt Baden-Baden 1 55 
Stadt Freiburg 1 229 
Stadt Heidelberg 1 160 
Stadt Heilbronn 1 126 
Stadt Karlsruhe 1 311 
Stadt Mannheim 1 309 
Stadt Pforzheim     
Stadt Stuttgart 1 633 
Stadt Ulm 1 126 
Summe 94 4.422 

 
Teilnehmende Landkreise sind fettgedruckt 
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Tabelle 41: Mitgliedskommunen in der AGFK-BW nach Kreisen [41], Stand 6/19  

Kreis Kommunen Einwohner 
(Tsd.) 

Alb-Donau-Kreis     
Landkreis Biberach 1 33 
Landkreis Böblingen 6 219 
Bodenseekreis 1 60 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald     
Landkreis Calw     
Landkreis Emmendingen 1 28 
Enzkreis 1 26 
Landkreis Esslingen 4 219 
Landkreis Freudenstadt     
Landkreis Göppingen 1 57 
Landkreis Heidenheim 1 50 
Landkreis Heilbronn     
Hohenlohekreis     
Landkreis Karlsruhe 2 65 
Landkreis Konstanz 2 132 
Landkreis Lörrach 1 49 
Landkreis Ludwigsburg 3 153 
Main-Tauber-Kreis     
Neckar-Odenwald-Kreis     
Ortenaukreis 3 111 
Ostalbkreis 2 129 
Landkreis Rastatt 4 119 
Landkreis Ravensburg 2 71 
Rems-Murr-Kreis 5 180 
Landkreis Reutlingen 1 116 
Rhein-Neckar-Kreis 2 43 
Landkreis Rottweil     
Landkreis Schwäbisch Hall 2 74 
Schwarzwald-Baar-Kreis 1 85 
Landkreis Sigmaringen 1 10 
Landkreis Tübingen 1 90 
Landkreis Tuttlingen 1 36 
Landkreis Waldshut 1 17 
Zollernalbkreis 2 64 
Stadt Baden-Baden 1 55 
Stadt Freiburg 1 229 
Stadt Heidelberg 1 160 
Stadt Heilbronn 1 126 
Stadt Karlsruhe 1 311 
Stadt Mannheim 1 309 
Stadt Pforzheim 1 125 
Stadt Stuttgart 1 633 
Stadt Ulm 1 126 
Summe 61 4.312 

 
Teilnehmende Landkreise sind fettgedruckt 
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Tabelle 42: Kommunen in der Solarbundesliga nach Kreisen [48],  
Stand 2018 (Daten werden derzeit nicht gepflegt) 

Landkreis Kommunen Punkte 
Alb-Donau-Kreis 4 301 
Landkreis Biberach 5 360 
Landkreis Böblingen 14 462 
Bodenseekreis 12 736 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 18 532 
Landkreis Calw 2 55 
Landkreis Emmendingen 14 606 
Enzkreis 9 214 
Landkreis Esslingen 42 939 
Landkreis Freudenstadt   
Landkreis Göppingen 11 427 
Landkreis Heidenheim 2 28 
Landkreis Heilbronn 12 602 
Hohenlohekreis 1 48 
Landkreis Karlsruhe 12 355 
Landkreis Konstanz 21 663 
Landkreis Lörrach 7 308 
Landkreis Ludwigsburg 39 1.674 
Main-Tauber-Kreis 4 399 
Neckar-Odenwald-Kreis 27 1.090 
Ortenaukreis 33 1.955 
Ostalbkreis 3 248 
Landkreis Rastatt 7 180 
Landkreis Ravensburg 18 2.192 
Rems-Murr-Kreis 31 830 
Landkreis Reutlingen 11 1.287 
Rhein-Neckar-Kreis 27 1.139 
Landkreis Rottweil 8 506 
Landkreis Schwäbisch Hall 30 11.173 
Schwarzwald-Baar-Kreis 15 819 
Landkreis Sigmaringen 5 380 
Landkreis Tübingen 10 199 
Landkreis Tuttlingen 34 5.199 
Landkreis Waldshut 5 83 
Zollernalbkreis 8 534 
Stadt Baden-Baden   
Stadt Freiburg 1 28 
Stadt Heidelberg 1 17 
Stadt Heilbronn 1 9 
Stadt Karlsruhe 1 18 
Stadt Mannheim 1 10 
Stadt Pforzheim 1 21 
Stadt Stuttgart 1 10 
Stadt Ulm 1 90 
Summe 509 36.726 

 

 



 Statusbericht Kommunaler Klimaschutz | Juli 2020  

 179 

Tabelle 43: Kommunen in der Solarbundesliga, nach Größenklassen gruppiert [48] 

Rang Punkte Kommune Landkreis Wärme Strom 
 

Großstädte 
1 90   Ulm Stadt Ulm 79 383 
2 75   Reutlingen Reutlingen 83 206 

10 28   Freiburg im Breisgau Stadt Freiburg 68 167 
17 21   Pforzheim Stadt Pforzheim 35 153 
19 18   Karlsruhe Stadt Karlsruhe 52 95 
21 17   Heidelberg Stadt Heidelberg 33 116 
30 10   Mannheim Stadt Mannheim 13 78 
31 10   Stuttgart Stadt Stuttgart 40 39 
35 9   Heilbronn Stadt Heilbronn 0 147 

      Mittelstädte 
1 281   Kehl Ortenau 146 693 
2 226   Crailsheim Schwäbisch Hall 351 809 
4 219   Leutkirch im Allgäu Ravensburg 229 1.944 
5 201   Schwäbisch Hall Schwäbisch Hall 158 728 

12 110   Wangen im Allgäu Ravensburg 163 853 
25 83   Friedrichshafen Bodensee 136 207 
26 83   Radolfzell am Bodensee Konstanz 58 426 
30 79   Neckarsulm Heilbronn 296 336 
32 77   Schramberg Rottweil 93 646 
36 73   Bietigheim-Bissingen Ludwigsburg 26 205 
37 72   Balingen Zollernalb 155 461 
39 70   Aalen Ostalb 229 337 
40 69   Bühl Rastatt 90 566 
42 67   Metzingen Reutlingen 177 377 
47 60   Wertheim Main-Tauber 0 953 
50 57   Lörrach Lörrach 113 119 

            
 

Kleinstädte 
2 710   Blaufelden Schwäbisch Hall 288 3.757 
3 708   Schrozberg Schwäbisch Hall 250 3.002 
4 623   Rot am See Schwäbisch Hall 310 3.641 
6 500   Ilshofen Schwäbisch Hall 315 2.570 

10 377   Satteldorf Schwäbisch Hall 328 1.287 
12 350   Rosengarten Schwäbisch Hall 271 1.475 
15 314   Ladenburg Rhein-Neckar 64 249 
17 258   Niederstetten Main-Tauber 257 2.322 
21 233   Kißlegg Ravensburg 249 2.053 
28 218   Haslach im Kinzigtal Ortenau 130 591 
30 208   Argenbühl Ravensburg 300 1.629 
32 204   Bad Wurzach Ravensburg 214 1.809 
37 190   Königsfeld im Schwarzwald Schwarzwald-Baar 280 508 
39 188   Hüfingen Schwarzwald-Baar 227 1.581 
41 187   Münsingen Reutlingen 310 1.379 
42 186   Mainhardt Schwäbisch Hall 303 846 
46 176   Hohberg Ortenau 34 2.229 
48 172   Rosenfeld Zollernalb 285 1.260 
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Gemeinden 

2 1018   Wolpertshausen Schwäbisch Hall 359 4.275 
4 796   Braunsbach Schwäbisch Hall 442 2.703 
5 734   Frittlingen Tuttlingen 192 947 
8 568   Frankenhardt Schwäbisch Hall 368 2.417 

19 421   Untermünkheim Schwäbisch Hall 289 2.123 
25 384   Kirchberg an der Iller Biberach 270 2.890 
34 341   Vellberg Schwäbisch Hall 317 909 
37 330   Bühlertann Schwäbisch Hall 382 1.078 
46 317   Pfronstetten Reutlingen 404 2.618 
47 313   Bühlerzell Schwäbisch Hall 403 2.573 

            
 

Kleingemeinden 
12 445   Buchheim Tuttlingen 1957 1.614 
26 279   Renquishausen Tuttlingen 536 1.905 
41 226   Irndorf Tuttlingen 498 1.426 
46 207   Durchhausen Tuttlingen 602 1.087 
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Tabelle 44: Photovoltaik-Zubau in den Kreisen in WP pro Einwohner,  
Juli 2018 bis Juni 2019 [50]  

Kreis Zubau (W/Ew) 
7/18-6/19 

Alb-Donau-Kreis 96,3 
Landkreis Biberach 131,3 
Landkreis Böblingen 24,2 
Bodenseekreis 38,7 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 29,5 
Landkreis Calw 31,4 
Landkreis Emmendingen 39,8 
Enzkreis 29,1 
Landkreis Esslingen 14,2 
Landkreis Freudenstadt 41,0 
Landkreis Göppingen 32,8 
Landkreis Heidenheim 40,0 
Landkreis Heilbronn 36,4 
Hohenlohekreis 91,6 
Landkreis Karlsruhe 30,1 
Landkreis Konstanz 36,7 
Landkreis Lörrach 18,2 
Landkreis Ludwigsburg 23,3 
Main-Tauber-Kreis 72,3 
Neckar-Odenwald-Kreis 43,1 
Ortenaukreis 35,1 
Ostalbkreis 140,4 
Landkreis Rastatt 31,9 
Landkreis Ravensburg 70,4 
Rems-Murr-Kreis 14,8 
Landkreis Reutlingen 29,8 
Rhein-Neckar-Kreis 20,1 
Landkreis Rottweil 51,6 
Landkreis Schwäbisch Hall 97,3 
Schwarzwald-Baar-Kreis 20,8 
Landkreis Sigmaringen 133,9 
Landkreis Tübingen 28,5 
Landkreis Tuttlingen 44,0 
Landkreis Waldshut 32,3 
Zollernalbkreis 35,8 
Stadt Baden-Baden 41,7 
Stadt Freiburg 9,5 
Stadt Heidelberg 6,9 
Stadt Heilbronn 22,0 
Stadt Karlsruhe 7,3 
Stadt Mannheim 12,3 
Stadt Pforzheim 7,8 
Stadt Stuttgart 4,4 
Stadt Ulm 14,0 
Summe  1.812,3 
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Tabelle 45: Kommunalrichtlinie: Bewilligungen investiver Vorhaben für Städte und Gemeinden 2008 – 
2019 kumuliert, Stand 6/19 (die einwohnerbezogene Fördersumme bezieht sich auf die Einwohnerzahl 
des gesamten Landkreises) [21] 

Kreis Anzahl Kommunen Vorhaben Fö-Sum 
T€ 

€/Ew 

Alb-Donau-Kreis 21 38% 55 1.071 5,47 
Landkreis Biberach 25 56% 69 2.808 14,08 
Landkreis Böblingen 18 69% 69 1.733 4,43 
Bodenseekreis 17 74% 50 1.773 8,22 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 37 74% 80 3.004 11,36 
Landkreis Calw 14 56% 36 1.255 7,94 
Landkreis Emmendingen 20 83% 43 1.472 8,92 
Enzkreis 20 71% 39 1.330 6,70 
Landkreis Esslingen 39 89% 138 4.282 8,02 
Landkreis Freudenstadt 9 56% 30 789 6,70 
Landkreis Göppingen 23 61% 82 2.583 10,07 
Landkreis Heidenheim 7 64% 23 886 6,69 
Landkreis Heilbronn 35 76% 97 3.315 9,69 
Hohenlohekreis 10 63% 29 1.367 12,23 
Landkreis Karlsruhe 29 91% 87 2.623 5,91 
Landkreis Konstanz 18 72% 52 1.537 5,40 
Landkreis Lörrach 15 43% 47 1.566 6,85 
Landkreis Ludwigsburg 30 77% 112 3.385 6,23 
Main-Tauber-Kreis 14 78% 21 481 3,64 
Neckar-Odenwald-Kreis 14 52% 35 1.502 10,47 
Ortenaukreis 46 90% 200 7.141 16,68 
Ostalbkreis 15 36% 51 1.359 4,34 
Landkreis Rastatt 20 87% 64 2.711 11,74 
Landkreis Ravensburg 26 67% 96 3.628 12,76 
Rems-Murr-Kreis 23 74% 94 2.823 6,63 
Landkreis Reutlingen 23 88% 90 3.713 12,96 
Rhein-Neckar-Kreis 39 72% 111 3.970 7,26 
Landkreis Rottweil 16 76% 54 1.494 10,72 
Landkreis Schwäbisch Hall 12 40% 34 906 4,64 
Schwarzwald-Baar-Kreis 14 70% 49 2.022 9,56 
Landkreis Sigmaringen 17 68% 63 1.910 14,65 
Landkreis Tübingen 9 60% 49 1.430 6,32 
Landkreis Tuttlingen 23 66% 57 1.789 12,78 
Landkreis Waldshut 20 63% 39 1.954 11,46 
Zollernalbkreis 15 60% 51 2.067 10,96 
Stadt Baden-Baden     8 238 4,34 
Stadt Freiburg     29 1.182 5,15 
Stadt Heidelberg     15 790 4,93 
Stadt Heilbronn     6 336 2,68 
Stadt Karlsruhe     10 210 0,67 
Stadt Mannheim     12 192 0,62 
Stadt Pforzheim     4 244 1,95 
Stadt Stuttgart     53 2.581 4,08 
Stadt Ulm     17 827 6,58 
Gesamt 733 67% 2.450 84.278 7,63 
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Tabelle 46: Kommunalrichtlinie: Bewilligungen investiver Vorhaben für Landkreise,  
2008 – 2019 kumuliert, Stand 6/19 [21] 

Kreis Vorhaben Fö-Sum 
T€ 

€/Ew 

Alb-Donau-Kreis 1 37 0,19 
Landkreis Biberach 6 90 0,45 
Landkreis Böblingen 4 372 0,95 
Bodenseekreis 4 121 0,56 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 2 71 0,27 
Landkreis Calw 1 18 0,11 
Landkreis Emmendingen 3 73 0,44 
Enzkreis 1 31 0,16 
Landkreis Esslingen 16 741 1,39 
Landkreis Freudenstadt 11 267 2,26 
Landkreis Göppingen 2 25 0,10 
Landkreis Heidenheim 1 6 0,05 
Landkreis Heilbronn 7 89 0,26 
Hohenlohekreis       
Landkreis Karlsruhe 3 41 0,09 
Landkreis Konstanz 3 66 0,23 
Landkreis Lörrach       
Landkreis Ludwigsburg 3 80 0,15 
Main-Tauber-Kreis 1 183 1,38 
Neckar-Odenwald-Kreis       
Ortenaukreis       
Ostalbkreis 3 138 0,44 
Landkreis Rastatt 4 82 0,36 
Landkreis Ravensburg 1 8 0,03 
Rems-Murr-Kreis 3 226 0,53 
Landkreis Reutlingen 2 54 0,19 
Rhein-Neckar-Kreis 11 324 0,59 
Landkreis Rottweil 1 20 0,14 
Landkreis Schwäbisch Hall 3 71 0,36 
Schwarzwald-Baar-Kreis 7 117 0,55 
Landkreis Sigmaringen       
Landkreis Tübingen 8 139 0,61 
Landkreis Tuttlingen 1 7 0,05 
Landkreis Waldshut 1 9 0,05 
Zollernalbkreis 1 6 0,03 
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Grafik 136: Zahl der Bewilligungen im investiven Teil der Kommunalrichtlinie 2008 – 2019 
kumuliert (Darstellung KEA-BW nach [21], Stand 6/19) 
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Grafik 137: Fördersummen im investiven Teil der Kommunalrichtlinie 2008 – 2019 kumuliert, 
einwohnerbezogen (Darstellung KEA-BW nach [21], Stand 6/19)  
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Tabelle 47: Antragszahlen, Fördersummen und ausgelöste Investitionen im Klimaschutz-Plus  
CO2-Minderungsprogramm nach Kreisen, 2006 – 2019 (1. Halbjahr) kumuliert [53], Stand 6/19 

 Kreis 
 

Anzahl 
Anträge 

Förderung 
T€ 

Invest.  
T€ 

Anteil 
Förd. 

Anteil 
Invest. 

Förderung 
€/Ew. 

Alb-Donau-Kreis 68 1.497 13.166 1,9% 1,9% 7,66 
Landkreis Biberach 70 2.393 24.824 3,0% 3,6% 12,00 
Landkreis Böblingen 76 3.177 25.581 4,0% 3,7% 8,13 
Bodenseekreis 40 1.267 16.067 1,6% 2,3% 5,88 
Landkreis Breisgau-Hochschw. 50 1.527 11.082 1,9% 1,6% 5,77 
Landkreis Calw 30 840 6.663 1,1% 1,0% 5,32 
Landkreis Emmendingen 22 785 7.937 1,0% 1,2% 4,76 
Enzkreis 14 346 2.470 0,4% 0,4% 1,74 
Landkreis Esslingen 116 4.525 34.909 5,7% 5,1% 8,48 
Landkreis Freudenstadt 37 1.109 7.313 1,4% 1,1% 9,41 
Landkreis Göppingen 58 1.624 14.533 2,1% 2,1% 6,33 
Landkreis Heidenheim 18 914 8.630 1,2% 1,3% 6,91 
Landkreis Heilbronn 64 1.737 10.722 2,2% 1,6% 5,08 
Hohenlohekreis 8 243 3.011 0,3% 0,4% 2,17 
Landkreis Karlsruhe 60 2.728 24.208 3,5% 3,5% 6,14 
Landkreis Konstanz 56 1.899 22.103 2,4% 3,2% 6,67 
Landkreis Lörrach 37 1.200 13.843 1,5% 2,0% 5,25 
Landkreis Ludwigsburg 111 3.993 35.783 5,1% 5,2% 7,34 
Main-Tauber-Kreis 25 818 7.301 1,0% 1,1% 6,18 
Neckar-Odenwald-Kreis 45 1.417 10.940 1,8% 1,6% 9,88 
Ortenaukreis 138 6.892 55.508 8,7% 8,1% 16,10 
Ostalbkreis 60 2.018 13.634 2,6% 2,0% 6,44 
Landkreis Rastatt 51 2.193 15.612 2,8% 2,3% 9,50 
Landkreis Ravensburg 72 2.606 22.004 3,3% 3,2% 9,16 
Rems-Murr-Kreis 118 3.952 30.970 5,0% 4,5% 9,29 
Landkreis Reutlingen 44 1.250 9.645 1,6% 1,4% 4,36 
Rhein-Neckar-Kreis 72 3.577 33.180 4,5% 4,8% 6,54 
Landkreis Rottweil 33 874 8.312 1,1% 1,2% 6,28 
Landkreis Schwäbisch Hall 31 1.400 5.740 1,8% 0,8% 7,17 
Schwarzwald-Baar-Kreis 40 1.724 18.350 2,2% 2,7% 8,15 
Landkreis Sigmaringen 35 1.423 7.523 1,8% 1,1% 10,92 
Landkreis Tübingen 43 1.046 8.365 1,3% 1,2% 4,62 
Landkreis Tuttlingen 27 1.800 18.840 2,3% 2,7% 12,87 
Landkreis Waldshut 61 1.746 14.109 2,2% 2,1% 10,24 
Zollernalbkreis 61 1.857 13.079 2,4% 1,9% 9,85 
Stadt Baden-Baden 5 189 854 0,2% 0,1% 3,45 
Stadt Freiburg 66 3.029 29.857 3,8% 4,4% 13,21 
Stadt Heidelberg 2 117 772 0,1% 0,1% 0,73 
Stadt Heilbronn 40 994 10.512 1,3% 1,5% 7,91 
Stadt Karlsruhe 43 1.850 24.420 2,3% 3,6% 5,94 
Stadt Mannheim 1 94 2.063 0,1% 0,3% 0,30 
Stadt Pforzheim 8 221 2.672 0,3% 0,4% 1,77 
Stadt Stuttgart 74 2.872 31.692 3,6% 4,6% 4,54 
Stadt Ulm 42 1.017 7.090 1,3% 1,0% 8,09 
Summe 2.172 78.781 685.889 100% 100% 

 Mittel 49 1.790 15.588 2,3% 2,3% 7,13 
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Grafik 138: Kumulierte Fördersummen im Klimaschutz-Plus CO2-Minderungsprogramm nach 
Kreisen 2006 – 2019 (1. Halbjahr) kumuliert (Darstellung KEA-BW nach [53], Stand 6/19) 
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Tabelle 48: Bewilligte Projekte im Klimaschutz-Plus Programmteil „Nachhaltige, energieeffiziente 
Sanierung“ für Schulgebäude [53], Stand 6/19 

Kommune Kreis Jahr Bewilligte 
Förderung 

T€ 

energetisch 
sanierte 

Fläche m² 

KfW-
Standard 

Ertingen Biberach 2018 221 3.681 70 
Erolzheim Biberach 2019 247 4.118 70 
Aichwald Esslingen 2018 246 2.260 55 
Leinfelden-Echterdingen Esslingen 2019 175 2.924 70 
Horb am Neckar Freudenstadt 2018 81 1.350 70 
Heidenheim an der Brenz Heidenheim 2018 138 2.301 70 
Schwaigern Heilbronn 2018 198 1.647 55 
Bad Rappenau Heilbronn 2019 93 777 55 
Malsch Karlsruhe 2018 252 4.197 70 
Konstanz Konstanz 2019 500 12.802 70 
Stockach Konstanz 2019 248 2.067 55 
Zell Lörrach 2019 472 5.664 55 
Löchgau Ludwigsburg 2018 151 2.509 70 
Marbach Ludwigsburg 2018 500 10.449 70 
Lahr Ortenaukreis 2019 1.200 10.974 55 
Lahr Ortenaukreis 2019 335 2.793 55 
Lahr Ortenaukreis 2019 864 7.201 55 
Aalen Ostalbkreis 2019 178 2.980 70 
Landkreis Rastatt Rastatt 2018 99 3.186 70 
Dielheim Rhein-Neckar-Kreis 2018 284 4.741 70 
Sandhausen Rhein-Neckar-Kreis 2018 500 23.200 70 
Hockenheim Rhein-Neckar-Kreis 2019 77 1.278 70 
Wiesloch Rhein-Neckar-Kreis 2019 504 4.204 55 
Kirchentellinsfurt Tübingen 2018 195 3.254 70 
Aldingen Tuttlingen 2018 162 2.693 70 
Geisingen Tuttlingen 2018 89 1.487 70 
Tuttlingen Tuttlingen 2019 1.200 10.886 55 
Rickenbach Waldshut 2018 67 1.614 70 
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Tabelle 49: Bewilligte Projekte im Programm „Demonstrationsvorhaben“ (die Fördersumme umfasst 
EFRE- und Landesmittel) [55] 

Jahr Ort Kurzbeschreibung der Vorhaben Förder- 
summe T€  

2012 Achern Solare Kühlung eines Bürogebäudes mit Fresnel-Kollektor 
und Absorptionskältemaschine 

200 

2012 Alleshausen Einbau Nachverstromungsanlage in Biogasanlage 41 

2014 Bonndorf Bioenergiedorf Bonndorf: Abwärme, Hackschnitzel, 
Nahwärmenetz: 150 Gebäude 

250 

2012 Buchen Prozesswärmenutzung Biomasseheizkraftwerk mittels 
Latentwärmespeicher  

150 

2012 Büsingen  
am Hochrhein 

Bioenergiedorf: Wärmenetz, Hackschnitzelkessel, 
Solarkollektorfeld, Pufferspeicher 100 m³ 

200 

2015 Ebenweiler Langzeit-Wärmespeicher 3000 m³ Inhalt für Nahwärme 125 

2013 Emmingen-
Liptingen 

Bioenergiedorf Emmingen: Nahwärmenetz, zwei 
Biogasanlagen und industrielle Abwärme 

99 

2012 Eppingen Einsatz eines am KIT entwickelten Feinstaubfilters für 
Biomassefeuerung 

93 

2013 Eutingen  
im Gäu 

Energiehof Weitenau: Biogastankstelle, 
Biogasaufbereitungsanlage 

66 

2012 Göppingen Brennstoffzelle für die unterbrechungsfreie 
Stromversorgung der IuK im Landratsamt  

34 

2011 Grundsheim Abwärmenutzung Biogasanlage: Steam-Trac-System 
Abwärme in Drehmoment 

52 

2012 Haslach Biomasse BHKW und Nahwärmenetz; Erzeugung biogener 
Synthesegase, Heat-pipe-Reformer 

200 

2011 Heidenheim Steam-Trac-Modul (Abwärme > Strom) für Klärgas-BHKW 56 

2012 Kornwestheim Effizienzerhöhung Biogasanlage: ORC-Turbine für Wärme 
aus dem Abgas 

141 

2011 Lauterbach Biomassekessel 270 kW, Heupellets, Holzpellets, 
Hackschnitzel, Wärmeleitung zum Gemeindehaus 

150 

2012 Offenburg Wissenschaftliche Begleitung des obigen Projekts durch 
Hochschule 

77 

2012 Ringsheim Grundlast BHKW mit Deponiegas, MBA-Biogasverwendung, 
in Heizperiode Biomassekessel 

400 

2014 Stuttgart Solarthermie, PV, BHKW, Eisspeicher; Stromeigennutzung,  
E-Mobilität, Monitoring, Öffentlichkeitsarbeit 

200 

2011 Teningen Null-Energie-Käserei durch Molke-Biogasanlage 100 

2013 Weinsberg Photovoltaik, Li-Ionen Batterie, Wärmespeicher, Luft-
Wasser-Wärmepumpe, BHKW 

120 

2011 Welzheim Solare Belüftung der Justinius-Kerner Halle: Solares 
Fassadensystem  

51 

     
Summe 

 
2.806 
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Tabelle 50: Bewilligte Projekte im Programm Netzdienliche PV-Speicher nach Kreisen [57], Stand 6/19 

Kreis Anzahl Förderung 
T€ 

Kapazität 
kWh 

Alb-Donau-Kreis 74 170 577 
Landkreis Biberach 151 356 1.211 
Landkreis Böblingen 70 163 518 
Bodenseekreis 90 209 693 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 136 322 1.073 
Landkreis Calw 71 173 579 
Landkreis Emmendingen 93 219 756 
Enzkreis 100 238 760 
Landkreis Esslingen 112 355 1.171 
Landkreis Freudenstadt 62 177 586 
Landkreis Göppingen 61 145 513 
Landkreis Heidenheim 34 100 363 
Landkreis Heilbronn 117 326 1.031 
Hohenlohekreis 57 195 570 
Landkreis Karlsruhe 204 575 1.795 
Landkreis Konstanz 157 315 1.005 
Landkreis Lörrach 70 164 568 
Landkreis Ludwigsburg 135 305 995 
Main-Tauber-Kreis 14 28 90 
Neckar-Odenwald-Kreis 27 73 230 
Ortenaukreis 172 505 1.607 
Ostalbkreis 110 314 1.042 
Landkreis Rastatt 67 226 747 
Landkreis Ravensburg 177 364 1.211 
Rems-Murr-Kreis 87 185 626 
Landkreis Reutlingen 145 324 1.066 
Rhein-Neckar-Kreis 192 489 1.583 
Landkreis Rottweil 62 135 443 
Landkreis Schwäbisch Hall 54 131 471 
Schwarzwald-Baar-Kreis 61 126 436 
Landkreis Sigmaringen 70 206 755 
Landkreis Tübingen 70 154 499 
Landkreis Tuttlingen 68 146 519 
Landkreis Waldshut 70 151 514 
Zollernalbkreis 42 173 562 
Stadt Baden-Baden 5 33 89 
Stadt Freiburg 33 79 252 
Stadt Heidelberg 15 84 274 
Stadt Heilbronn 11 31 126 
Stadt Karlsruhe 50 118 363 
Stadt Mannheim 39 63 226 
Stadt Pforzheim 21 50 161 
Stadt Stuttgart 36 82 266 
Stadt Ulm 23 91 291 
Summe 3.515 8.868 29.212 
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Grafik 139: Fördersummen im Programm Netzdienliche Photovoltaik-Speicher  
(Darstellung KEA-BW nach [57], Stand 6/19) 
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Grafik 140: Entwicklung der Bewilligungen im KfW-Programm 153 Energieeffizient Bauen 
(Darstellung KEA-BW nach [60]) 
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Grafik 142: Entwicklung der Bewilligungen im KfW-Programm 151 Energieeffizient Sanieren – 
Effizienzhaus (Darstellung KEA-BW nach [60]) 

 
Grafik 143: Entwicklung der Fördersummen im KfW-Programm 151 Energieeffizient Sanieren – 
Effizienzhaus (Darstellung KEA-BW nach [60]) 
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Grafik 144: Entwicklung der Bewilligungen im KfW-Programm 152 Energieeffizient Sanieren – 
Einzelmaßnahmen (Darstellung KEA-BW nach [60]) 

 
Grafik 145: Entwicklung der Fördersummen im KfW-Programm 152 Energieeffizient Sanieren – 
Einzelmaßnahmen (Darstellung KEA-BW nach [60]) 
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Grafik 146: Entwicklung der Bewilligungen im KfW-Programm 430 Energieeffizient Sanieren – 
Zuschuss (Darstellung KEA-BW nach [60]) 

  
Grafik 147: Entwicklung der Fördersummen im KfW-Programm 430 Energieeffizient Sanieren –  
Zuschuss (Darstellung KEA-BW nach [60]) 
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Tabelle 51: Summe aller KfW-Programme Energieeffizient Bauen/Sanieren nach Kreisen 
Werte pro Jahr, Mittelwert der Jahre 2016-2018 [60] 

Kreis  Anzahl Förderung 
Mio. € 

€/Ew Relation 

Alb-Donau-Kreis 1.195 69 351 1,6 
Landkreis Biberach 1.253 92 462 2,1 
Landkreis Böblingen 1.186 56 144 0,6 
Bodenseekreis 807 63 293 1,3 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 849 64 241 1,1 
Landkreis Calw 446 27 172 0,8 
Landkreis Emmendingen 664 48 293 1,3 
Enzkreis 631 26 132 0,6 
Landkreis Esslingen 1.432 66 124 0,6 
Landkreis Freudenstadt 283 22 186 0,8 
Landkreis Göppingen 604 43 167 0,8 
Landkreis Heidenheim 461 27 201 0,9 
Landkreis Heilbronn 936 54 158 0,7 
Hohenlohekreis 507 34 304 1,4 
Landkreis Karlsruhe 1.499 77 174 0,8 
Landkreis Konstanz 842 69 243 1,1 
Landkreis Lörrach 768 58 254 1,1 
Landkreis Ludwigsburg 1.357 54 99 0,4 
Main-Tauber-Kreis 545 25 191 0,9 
Neckar-Odenwald-Kreis 445 22 151 0,7 
Ortenaukreis 1.839 125 292 1,3 
Ostalbkreis 1.473 72 231 1,0 
Landkreis Rastatt 908 49 213 1,0 
Landkreis Ravensburg 1.261 82 290 1,3 
Rems-Murr-Kreis 1.140 62 146 0,7 
Landkreis Reutlingen 1.032 47 165 0,7 
Rhein-Neckar-Kreis 1.628 66 121 0,5 
Landkreis Rottweil 562 28 199 0,9 
Landkreis Schwäbisch Hall 750 55 283 1,3 
Schwarzwald-Baar-Kreis 812 55 258 1,2 
Landkreis Sigmaringen 570 32 248 1,1 
Landkreis Tübingen 834 64 281 1,3 
Landkreis Tuttlingen 607 38 272 1,2 
Landkreis Waldshut 686 55 322 1,5 
Zollernalbkreis 567 27 143 0,6 
Stadt Baden-Baden 151 11 206 0,9 
Stadt Freiburg 607 89 387 1,7 
Stadt Heidelberg 287 49 306 1,4 
Stadt Heilbronn 512 48 381 1,7 
Stadt Karlsruhe 497 56 181 0,8 
Stadt Mannheim 545 49 158 0,7 
Stadt Pforzheim 159 23 180 0,8 
Stadt Stuttgart 950 114 180 0,8 
Stadt Ulm 591 51 405 1,8 
derzeit nicht zuzuordnen 1.530 103     
Summe/Mittel 37.207 2.447 221 1,0 
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Grafik 148: KfW-Programme gesamt: Bewilligungszahlen nach Kreisen pro Jahr,  
Mittelwert der Jahre 2016-2018 (Darstellung KEA-BW nach [60]) 
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Grafik 149: KfW-Programme gesamt: Fördersummen einwohnerbezogen nach Kreisen,  
Mittelwert der Jahre 2016-2018 (Darstellung KEA-BW nach [60])  
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Tabelle 52: KfW-Programm Energieeffizient Bauen nach Kreisen 
 Werte pro Jahr, Mittelwert der Jahre 2016-2018 [60] 

Kreis  Anzahl Förderung 
Mio. € 

€/Ew Relation 

Alb-Donau-Kreis 429 53 273 1,8 
Landkreis Biberach 531 71 354 2,4 
Landkreis Böblingen 303 34 87 0,6 
Bodenseekreis 248 48 222 1,5 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 236 45 169 1,1 
Landkreis Calw 153 17 111 0,7 
Landkreis Emmendingen 222 31 188 1,3 
Enzkreis 136 16 81 0,5 
Landkreis Esslingen 271 36 68 0,5 
Landkreis Freudenstadt 104 17 145 1,0 
Landkreis Göppingen 166 30 116 0,8 
Landkreis Heidenheim 123 21 160 1,1 
Landkreis Heilbronn 245 40 117 0,8 
Hohenlohekreis 228 27 238 1,6 
Landkreis Karlsruhe 337 47 107 0,7 
Landkreis Konstanz 320 53 185 1,2 
Landkreis Lörrach 245 41 179 1,2 
Landkreis Ludwigsburg 237 28 52 0,3 
Main-Tauber-Kreis 127 16 121 0,8 
Neckar-Odenwald-Kreis 113 13 93 0,6 
Ortenaukreis 527 81 189 1,3 
Ostalbkreis 435 52 166 1,1 
Landkreis Rastatt 208 27 116 0,8 
Landkreis Ravensburg 438 60 210 1,4 
Rems-Murr-Kreis 274 37 88 0,6 
Landkreis Reutlingen 252 31 108 0,7 
Rhein-Neckar-Kreis 351 40 74 0,5 
Landkreis Rottweil 154 17 123 0,8 
Landkreis Schwäbisch Hall 356 44 225 1,5 
Schwarzwald-Baar-Kreis 209 32 152 1,0 
Landkreis Sigmaringen 166 24 181 1,2 
Landkreis Tübingen 270 44 196 1,3 
Landkreis Tuttlingen 245 29 208 1,4 
Landkreis Waldshut 294 44 256 1,7 
Zollernalbkreis 119 17 89 0,6 
Stadt Baden-Baden 32 6 105 0,7 
Stadt Freiburg 242 66 289 1,9 
Stadt Heidelberg 117 37 232 1,5 
Stadt Heilbronn 272 37 298 2,0 
Stadt Karlsruhe 49 26 85 0,6 
Stadt Mannheim 132 26 85 0,6 
Stadt Pforzheim 37 12 96 0,6 
Stadt Stuttgart 194 64 102 0,7 
Stadt Ulm 136 30 236 1,6 
derzeit nicht zuzuordnen 1.321 92     
Summe/Mittel 11.602 1.660 150 1,0 
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Grafik 150: KfW Energieeffizient Bauen: Fördersummen einwohnerbezogen nach Kreisen,  
Mittelwert der Jahre 2016-2018 (Darstellung KEA-BW nach [60])  
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Tabelle 53: KfW-Programm Energieeffizient Sanieren – Effizienzhaus nach Kreisen,  
Werte pro Jahr, Mittelwert der Jahre 2016-2018 [60] 

Kreis  Anzahl Förderung 
Mio. € 

€/Ew Relation 

Alb-Donau-Kreis 48 8 40 1,0 
Landkreis Biberach 86 13 66 1,7 
Landkreis Böblingen 60 11 27 0,7 
Bodenseekreis 42 8 36 0,9 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 44 9 33 0,9 
Landkreis Calw 43 6 39 1,0 
Landkreis Emmendingen 39 9 54 1,4 
Enzkreis 22 4 18 0,5 
Landkreis Esslingen 83 16 30 0,8 
Landkreis Freudenstadt 11 3 23 0,6 
Landkreis Göppingen 27 7 28 0,7 
Landkreis Heidenheim 17 2 16 0,4 
Landkreis Heilbronn 41 6 19 0,5 
Hohenlohekreis 19 3 24 0,6 
Landkreis Karlsruhe 83 14 31 0,8 
Landkreis Konstanz 44 9 31 0,8 
Landkreis Lörrach 36 10 44 1,1 
Landkreis Ludwigsburg 62 11 21 0,5 
Main-Tauber-Kreis 29 5 37 1,0 
Neckar-Odenwald-Kreis 19 3 21 0,5 
Ortenaukreis 127 23 53 1,4 
Ostalbkreis 57 10 33 0,9 
Landkreis Rastatt 79 11 49 1,3 
Landkreis Ravensburg 86 13 45 1,2 
Rems-Murr-Kreis 65 13 31 0,8 
Landkreis Reutlingen 53 8 27 0,7 
Rhein-Neckar-Kreis 66 11 20 0,5 
Landkreis Rottweil 37 7 47 1,2 
Landkreis Schwäbisch Hall 41 7 36 0,9 
Schwarzwald-Baar-Kreis 38 15 69 1,8 
Landkreis Sigmaringen 27 4 34 0,9 
Landkreis Tübingen 47 13 58 1,5 
Landkreis Tuttlingen 26 5 38 1,0 
Landkreis Waldshut 30 5 31 0,8 
Zollernalbkreis 31 6 30 0,8 
Stadt Baden-Baden 0 4 68 1,8 
Stadt Freiburg 68 13 56 1,5 
Stadt Heidelberg 17 7 42 1,1 
Stadt Heilbronn 37 7 53 1,4 
Stadt Karlsruhe 53 20 63 1,6 
Stadt Mannheim 56 14 46 1,2 
Stadt Pforzheim 5 7 52 1,3 
Stadt Stuttgart 68 29 47 1,2 
Stadt Ulm 82 16 124 3,2 
derzeit nicht zuzuordnen 19 3,3     
Summe/Mittel 2.068 426 39 1,0 
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Grafik 151: KfW Sanieren Effizienzhaus: Fördersummen einwohnerbezogen nach Kreisen,  
Mittelwert der Jahre 2016-2018 (Darstellung KEA-BW nach [60])  

16 
18 
19 
20 
21 
21 
23 
24 

27 
27 
28 
30 
30 
31 
31 
31 
31 
33 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 

42 
44 
45 
46 
47 
47 
49 

52 
53 
53 
54 

56 
58 

63 
66 

68 
69 

124 

Landkreis Heidenheim
Enzkreis

Landkreis Heilbronn
Rhein-Neckar-Kreis

Landkreis Ludwigsburg
Neckar-Odenwald-Kreis
Landkreis Freudenstadt

Hohenlohekreis
Landkreis Reutlingen
Landkreis Böblingen

Landkreis Göppingen
Zollernalbkreis

Landkreis Esslingen
Rems-Murr-Kreis

Landkreis Waldshut
Landkreis Konstanz
Landkreis Karlsruhe

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Ostalbkreis

Landkreis Sigmaringen
Bodenseekreis

Landkreis Schwäbisch Hall
Main-Tauber-Kreis

Landkreis Tuttlingen
Landkreis Calw

Alb-Donau-Kreis
Stadt Heidelberg

Landkreis Lörrach
Landkreis Ravensburg

Stadt Mannheim
Stadt Stuttgart

Landkreis Rottweil
Landkreis Rastatt

Stadt Pforzheim
Stadt Heilbronn

Ortenaukreis
Landkreis Emmendingen

Stadt Freiburg
Landkreis Tübingen

Stadt Karlsruhe
Landkreis Biberach
Stadt Baden-Baden

Schwarzwald-Baar-Kreis
Stadt Ulm

KfW Sanieren Effizienzhaus: Fördersumme €/Ew 



 Statusbericht Kommunaler Klimaschutz | Juli 2020  

 203 

Tabelle 54: KfW-Programm Energieeffizient Sanieren - Einzelmaßnahmen nach Kreisen,  
Werte pro Jahr, Mittelwert der Jahre 2016-2018 [60]  

Kreis  Anzahl Förderung 
Mio. € 

€/Ew Relation 

Alb-Donau-Kreis 120 6 28 1,1 
Landkreis Biberach 126 6 32 1,2 
Landkreis Böblingen 132 8 22 0,8 
Bodenseekreis 107 6 29 1,1 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 132 8 32 1,2 
Landkreis Calw 52 3 18 0,7 
Landkreis Emmendingen 112 7 44 1,7 
Enzkreis 97 5 26 1,0 
Landkreis Esslingen 192 11 20 0,8 
Landkreis Freudenstadt 40 2 17 0,6 
Landkreis Göppingen 53 4 17 0,7 
Landkreis Heidenheim 65 3 19 0,7 
Landkreis Heilbronn 98 6 17 0,6 
Hohenlohekreis 55 4 35 1,3 
Landkreis Karlsruhe 231 12 28 1,1 
Landkreis Konstanz 108 6 21 0,8 
Landkreis Lörrach 96 6 26 1,0 
Landkreis Ludwigsburg 180 11 20 0,7 
Main-Tauber-Kreis 86 4 27 1,0 
Neckar-Odenwald-Kreis 82 4 29 1,1 
Ortenaukreis 274 18 42 1,6 
Ostalbkreis 146 7 23 0,9 
Landkreis Rastatt 163 10 42 1,6 
Landkreis Ravensburg 154 8 28 1,0 
Rems-Murr-Kreis 162 9 22 0,8 
Landkreis Reutlingen 131 6 22 0,8 
Rhein-Neckar-Kreis 243 12 22 0,8 
Landkreis Rottweil 55 3 21 0,8 
Landkreis Schwäbisch Hall 68 3 16 0,6 
Schwarzwald-Baar-Kreis 118 6 29 1,1 
Landkreis Sigmaringen 66 3 23 0,9 
Landkreis Tübingen 87 5 21 0,8 
Landkreis Tuttlingen 54 3 20 0,8 
Landkreis Waldshut 93 5 28 1,1 
Zollernalbkreis 64 3 18 0,7 
Stadt Baden-Baden 25 2 30 1,2 
Stadt Freiburg 77 9 37 1,4 
Stadt Heidelberg 38 5 28 1,1 
Stadt Heilbronn 68 3 26 1,0 
Stadt Karlsruhe 90 9 30 1,1 
Stadt Mannheim 76 7 24 0,9 
Stadt Pforzheim 34 4 31 1,2 
Stadt Stuttgart 162 17 27 1,0 
Stadt Ulm 57 4 34 1,3 
derzeit nicht zuzuordnen 166 7,7     
Summe/Mittel 4.834 291 26 1,0 
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Grafik 152: KfW Sanieren Einzelmaßnahmen: Fördersummen einwohnerbezogen nach Kreisen,  
Mittelwert der Jahre 2016-2018 (Darstellung KEA-BW nach [60])   
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Tabelle 55: KfW-Programm Energieeffizient Sanieren - Zuschuss nach Kreisen, 
Werte pro Jahr, Mittelwert der Jahre 2016-2018 [60] 

Kreis  Anzahl Förderung 
Mio. € 

Anzahl 
/ TEw 

Relation 

Alb-Donau-Kreis 598 2,0 10 1,6 
Landkreis Biberach 510 1,9 10 1,5 
Landkreis Böblingen 691 3,0 8 1,2 
Bodenseekreis 411 1,4 7 1,1 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 437 1,8 7 1,1 
Landkreis Calw 198 0,7 5 0,7 
Landkreis Emmendingen 292 1,1 7 1,1 
Enzkreis 376 1,3 6 1,0 
Landkreis Esslingen 886 3,2 6 1,0 
Landkreis Freudenstadt 128 0,2 2 0,3 
Landkreis Göppingen 358 1,3 5 0,8 
Landkreis Heidenheim 256 0,7 6 0,9 
Landkreis Heilbronn 552 1,9 6 0,9 
Hohenlohekreis 205 0,8 7 1,1 
Landkreis Karlsruhe 848 3,3 7 1,2 
Landkreis Konstanz 370 1,7 6 1,0 
Landkreis Lörrach 391 1,4 6 1,0 
Landkreis Ludwigsburg 878 3,4 6 1,0 
Main-Tauber-Kreis 302 0,9 7 1,0 
Neckar-Odenwald-Kreis 232 1,1 8 1,2 
Ortenaukreis 911 3,3 8 1,2 
Ostalbkreis 835 2,8 9 1,4 
Landkreis Rastatt 459 1,4 6 0,9 
Landkreis Ravensburg 583 2,0 7 1,1 
Rems-Murr-Kreis 640 2,6 6 1,0 
Landkreis Reutlingen 595 2,0 7 1,1 
Rhein-Neckar-Kreis 968 3,3 6 1,0 
Landkreis Rottweil 316 1,1 8 1,3 
Landkreis Schwäbisch Hall 285 1,2 6 1,0 
Schwarzwald-Baar-Kreis 447 1,6 8 1,2 
Landkreis Sigmaringen 311 1,3 10 1,6 
Landkreis Tübingen 430 1,5 6 1,0 
Landkreis Tuttlingen 283 0,8 5 0,9 
Landkreis Waldshut 270 1,2 7 1,1 
Zollernalbkreis 352 1,2 6 1,0 
Stadt Baden-Baden 95 0,1 2 0,4 
Stadt Freiburg 219 1,1 5 0,7 
Stadt Heidelberg 115 0,6 4 0,6 
Stadt Heilbronn 135 0,5 4 0,7 
Stadt Karlsruhe 305 1,2 4 0,6 
Stadt Mannheim 280 1,1 4 0,6 
Stadt Pforzheim 83 0,2 1 0,2 
Stadt Stuttgart 526 3,0 5 0,8 
Stadt Ulm 316 1,4 11 1,8 
derzeit nicht zuzuordnen 24 0     
Summe/Mittel 18.703 46 6,3 1,0 
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Grafik 153: KfW Sanieren Zuschuss: Bewilligungen einwohnerbezogen nach Kreisen ,  
Mittelwert der Jahre 2016-2018 (Darstellung KEA-BW nach [60])  
Anmerkung: Die KfW-Reports weisen immer nur ganze Millionenbeträge aus. Die relativ niedrigen 
Fördersummen im Zuschussprogramm auf Landkreisebene sind somit nicht aussagefähig; die 
Summe landesweit benennt die KfW mit 46 Mio. €. Daher wurde hier nicht die Fördersumme, 
sondern die Zahl der Bewilligungen einwohnerbezogen ausgewiesen. 
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Tabelle 56: BAFA-Förderung Gesamtsumme, Mittelwert Förderjahre 2017/2018 , nach Kreisen [61] 

Landkreis 
Anzahl 

 
Förderung 

T€ 
Investition 

T€ 
Förderung 

€/Ew 
Anteil 

EFH 
Alb-Donau-Kreis 286 914 4.685 4,67 73% 
Landkreis Biberach 307 1.144 5.709 5,74 71% 
Landkreis Böblingen 270 771 4.542 1,97 48% 
Bodenseekreis 219 718 3.991 3,33 46% 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 277 877 4.798 3,31 53% 
Landkreis Calw 254 792 4.290 5,01 59% 
Landkreis Emmendingen 191 588 3.071 3,56 53% 
Enzkreis 237 689 3.529 3,47 69% 
Landkreis Esslingen 448 1.387 7.774 2,60 46% 
Landkreis Freudenstadt 204 629 3.205 5,34 62% 
Landkreis Göppingen 263 771 4.378 3,00 58% 
Landkreis Heidenheim 92 264 1.501 2,00 64% 
Landkreis Heilbronn 314 882 4.770 2,58 65% 
Hohenlohekreis 228 633 3.762 5,67 65% 
Landkreis Karlsruhe 311 945 5.007 2,13 63% 
Landkreis Konstanz 189 586 3.135 2,06 40% 
Landkreis Lörrach 227 641 3.747 2,80 46% 
Landkreis Ludwigsburg 270 760 4.406 1,40 45% 
Main-Tauber-Kreis 226 615 3.336 4,65 69% 
Neckar-Odenwald-Kreis 196 585 2.987 4,08 75% 
Ortenaukreis 553 1.604 9.452 3,75 58% 
Ostalbkreis 374 1.087 6.015 3,47 66% 
Landkreis Rastatt 237 701 3.752 3,04 58% 
Landkreis Ravensburg 395 1.530 7.374 5,38 57% 
Rems-Murr-Kreis 345 968 5.788 2,28 49% 
Landkreis Reutlingen 318 936 5.055 3,27 58% 
Rhein-Neckar-Kreis 360 1.097 5.977 2,00 55% 
Landkreis Rottweil 233 691 3.842 4,96 68% 
Landkreis Schwäbisch Hall 358 1.027 5.281 5,26 66% 
Schwarzwald-Baar-Kreis 221 625 3.219 2,95 49% 
Landkreis Sigmaringen 209 669 3.382 5,13 70% 
Landkreis Tübingen 235 687 3.840 3,03 52% 
Landkreis Tuttlingen 172 488 2.794 3,49 66% 
Landkreis Waldshut 294 915 5.287 5,37 54% 
Zollernalbkreis 287 809 4.173 4,29 72% 
Stadt Baden-Baden 26 71 409 1,30 36% 
Stadt Freiburg 50 172 847 0,75 17% 
Stadt Heidelberg 15 44 271 0,27 20% 
Stadt Heilbronn 30 68 438 0,54 34% 
Stadt Karlsruhe 66 226 1.107 0,73 21% 
Stadt Mannheim 30 96 600 0,31 19% 
Stadt Pforzheim 29 82 486 0,66 25% 
Stadt Stuttgart 85 276 1.623 0,44 16% 
Stadt Ulm 21 70 309 0,56 31% 
Summe 9.941 30.129 163.944 2,73 51% 
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Grafik 154: MAP BAFA Summe aller Anlagen, Anzahl nach Kreisen, Mittelwert 2017/2018 
(Darstellung KEA-BW nach [61]) 
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Grafik 155: MAP BAFA Summe aller Anlagen, Mittelwert 2017/2018, Fördersummen 
einwohnerbezogen nach Kreisen (Darstellung KEA-BW nach [61]) 
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Tabelle 57: MAP BAFA-Förderung Solarthermieanlagen nach Kreisen, Mittelwert 2017/2018 [61] 

Kreis 
 

Anzahl 
 

Fläche 
m² 

Förderung 
T€ 

Investition 
T€ 

m²/TEw 
 

€/Ew 
 

Alb-Donau-Kreis 100 1.147 223 1.103 5,9 1,14 
Landkreis Biberach 56 642 118 742 3,2 0,59 
Landkreis Böblingen 113 1.213 234 1.599 3,1 0,60 
Bodenseekreis 73 857 157 1.008 4,0 0,73 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 97 1.272 255 1.338 4,8 0,97 
Landkreis Calw 90 1.002 193 1.161 6,3 1,22 
Landkreis Emmendingen 56 561 110 715 3,4 0,67 
Enzkreis 85 866 168 980 4,4 0,85 
Landkreis Esslingen 173 1.898 382 2.539 3,6 0,72 
Landkreis Freudenstadt 65 765 138 720 6,5 1,17 
Landkreis Göppingen 104 1.121 228 1.533 4,4 0,89 
Landkreis Heidenheim 41 516 100 695 3,9 0,76 
Landkreis Heilbronn 109 1.023 194 1.237 3,0 0,57 
Hohenlohekreis 75 866 170 1.052 7,7 1,52 
Landkreis Karlsruhe 99 1.012 192 1.210 2,3 0,43 
Landkreis Konstanz 54 605 111 667 2,1 0,39 
Landkreis Lörrach 94 1.104 206 1.372 4,8 0,90 
Landkreis Ludwigsburg 122 1.302 250 1.623 2,4 0,46 
Main-Tauber-Kreis 64 671 126 704 5,1 0,95 
Neckar-Odenwald-Kreis 54 521 96 582 3,6 0,67 
Ortenaukreis 153 1.660 290 1.850 3,9 0,68 
Ostalbkreis 120 1.386 257 1.443 4,4 0,82 
Landkreis Rastatt 78 786 148 934 3,4 0,64 
Landkreis Ravensburg 86 1.042 205 1.047 3,7 0,72 
Rems-Murr-Kreis 146 1.562 299 2.013 3,7 0,70 
Landkreis Reutlingen 117 1.211 223 1.333 4,2 0,78 
Rhein-Neckar-Kreis 115 1.113 216 1.421 2,0 0,39 
Landkreis Rottweil 84 968 183 955 6,9 1,32 
Landkreis Schwäbisch Hall 118 1.273 244 1.210 6,5 1,25 
Schwarzwald-Baar-Kreis 79 886 163 794 4,2 0,77 
Landkreis Sigmaringen 63 698 133 807 5,4 1,02 
Landkreis Tübingen 105 1.103 214 1.434 4,9 0,95 
Landkreis Tuttlingen 68 700 125 820 5,0 0,90 
Landkreis Waldshut 86 1.196 216 1.278 7,0 1,27 
Zollernalbkreis 121 1.236 234 1.317 6,6 1,24 
Stadt Baden-Baden 7 62 12 96 1,1 0,22 
Stadt Freiburg 26 416 85 423 1,8 0,37 
Stadt Heidelberg 7 59 12 98 0,4 0,08 
Stadt Heilbronn 20 199 36 224 1,6 0,29 
Stadt Karlsruhe 25 272 67 358 0,9 0,21 
Stadt Mannheim 13 151 29 251 0,5 0,09 
Stadt Pforzheim 10 82 19 132 0,7 0,15 
Stadt Stuttgart 50 813 160 967 1,3 0,25 
Stadt Ulm 11 112 23 125 0,9 0,18 
Gesamt 3.420 37.948 7.243 43.908 3,4 0,72 
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Grafik 156: MAP BAFA Solarthermieanlagen, Fördersummen einwohnerbezogen nach Kreisen, 
Mittelwert 2017/2018 (Darstellung KEA-BW nach [61]) 
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Tabelle 58: MAP BAFA-Förderung Biomasseanlagen nach Kreisen, Mittelwert 2017/2018 [61] 

Kreis 
 

Anzahl 
 

Leistung 
kW 

Förderung 
T€ 

Investition 
T€ 

kW/TEw 
 

€/Ew 
 

Alb-Donau-Kreis 139 3.409 500 2.625 17,4 2,56 
Landkreis Biberach 102 2.314 359 1.985 11,6 1,80 
Landkreis Böblingen 105 2.050 373 2.012 5,2 0,95 
Bodenseekreis 87 2.468 293 1.793 11,4 1,36 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 133 3.571 456 2.596 13,5 1,72 
Landkreis Calw 118 2.761 428 2.256 17,5 2,71 
Landkreis Emmendingen 94 2.350 334 1.711 14,2 2,02 
Enzkreis 87 1.883 299 1.438 9,5 1,51 
Landkreis Esslingen 158 2.993 578 2.938 5,6 1,08 
Landkreis Freudenstadt 122 3.181 429 2.176 27,0 3,65 
Landkreis Göppingen 119 2.566 407 2.102 10,0 1,59 
Landkreis Heidenheim 43 989 137 681 7,5 1,03 
Landkreis Heilbronn 125 2.764 425 2.179 8,1 1,24 
Hohenlohekreis 132 3.350 413 2.388 30,0 3,70 
Landkreis Karlsruhe 104 2.070 345 1.863 4,7 0,78 
Landkreis Konstanz 88 2.033 296 1.545 7,1 1,04 
Landkreis Lörrach 107 2.767 358 1.922 12,1 1,57 
Landkreis Ludwigsburg 91 1.919 337 1.669 3,5 0,62 
Main-Tauber-Kreis 136 3.175 421 2.145 24,0 3,18 
Neckar-Odenwald-Kreis 109 2.452 363 1.803 17,1 2,53 
Ortenaukreis 310 8.984 1.059 5.878 21,0 2,48 
Ostalbkreis 204 4.924 643 3.657 15,7 2,05 
Landkreis Rastatt 105 2.357 378 1.957 10,2 1,64 
Landkreis Ravensburg 161 4.319 570 2.998 15,2 2,00 
Rems-Murr-Kreis 155 3.397 542 2.920 8,0 1,27 
Landkreis Reutlingen 157 3.315 538 2.827 11,6 1,88 
Rhein-Neckar-Kreis 135 2.929 527 2.582 5,4 0,96 
Landkreis Rottweil 129 3.269 438 2.541 23,5 3,14 
Landkreis Schwäbisch Hall 215 5.384 694 3.634 27,6 3,55 
Schwarzwald-Baar-Kreis 119 3.116 378 2.069 14,7 1,79 
Landkreis Sigmaringen 113 2.725 391 1.948 20,9 3,00 
Landkreis Tübingen 103 1.997 374 1.921 8,8 1,65 
Landkreis Tuttlingen 86 1.902 282 1.549 13,6 2,02 
Landkreis Waldshut 163 4.305 559 3.199 25,3 3,28 
Zollernalbkreis 128 2.616 426 2.162 13,9 2,26 
Stadt Baden-Baden 10 248 39 179 4,5 0,71 
Stadt Freiburg 12 283 45 219 1,2 0,20 
Stadt Heidelberg 7 168 28 161 1,0 0,17 
Stadt Heilbronn 4 94 15 73 0,8 0,12 
Stadt Karlsruhe 20 538 78 333 1,7 0,25 
Stadt Mannheim 7 165 22 143 0,5 0,07 
Stadt Pforzheim 8 144 30 139 1,2 0,24 
Stadt Stuttgart 13 234 55 297 0,4 0,09 
Stadt Ulm 7 93 26 115 0,7 0,21 
Summe 4.559 108.567 15.688 83.330 9,8 1,63 
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Grafik 157: MAP BAFA Biomasseanlagen, Fördersummen einwohnerbezogen nach Kreisen, 
Mittelwert 2017/2018 (Darstellung KEA-BW nach [61]) 
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Tabelle 59: MAP BAFA-Förderung Wärmepumpenanlagen nach Kreisen, Mittelwert 2017/2018 [61] 

Kreis 
 

Anzahl 
 

Leistung 
kW 

Förderung 
T€ 

Investition 
T€ 

kW/TEw 
 

€/Ew 
 

Alb-Donau-Kreis 48 475 191 957 2,4 0,98 
Landkreis Biberach 149 1.519 667 2.983 7,6 3,35 
Landkreis Böblingen 53 539 164 931 1,4 0,42 
Bodenseekreis 60 656 268 1.190 3,0 1,24 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 48 449 165 864 1,7 0,62 
Landkreis Calw 47 428 171 872 2,7 1,08 
Landkreis Emmendingen 41 392 144 645 2,4 0,87 
Enzkreis 65 575 222 1.111 2,9 1,12 
Landkreis Esslingen 117 1.209 427 2.298 2,3 0,80 
Landkreis Freudenstadt 17 177 62 309 1,5 0,53 
Landkreis Göppingen 41 417 135 743 1,6 0,53 
Landkreis Heidenheim 8 80 27 125 0,6 0,21 
Landkreis Heilbronn 80 749 264 1.354 2,2 0,77 
Hohenlohekreis 21 184 50 322 1,6 0,45 
Landkreis Karlsruhe 108 936 407 1.935 2,1 0,92 
Landkreis Konstanz 48 470 179 923 1,7 0,63 
Landkreis Lörrach 27 254 77 453 1,1 0,34 
Landkreis Ludwigsburg 58 579 173 1.114 1,1 0,32 
Main-Tauber-Kreis 27 206 68 487 1,6 0,51 
Neckar-Odenwald-Kreis 34 331 126 603 2,3 0,88 
Ortenaukreis 91 839 254 1.723 2,0 0,59 
Ostalbkreis 51 538 187 916 1,7 0,60 
Landkreis Rastatt 55 486 176 861 2,1 0,76 
Landkreis Ravensburg 149 1.872 755 3.329 6,6 2,65 
Rems-Murr-Kreis 44 419 127 855 1,0 0,30 
Landkreis Reutlingen 44 407 175 896 1,4 0,61 
Rhein-Neckar-Kreis 110 1.055 354 1.973 1,9 0,65 
Landkreis Rottweil 20 212 70 346 1,5 0,50 
Landkreis Schwäbisch Hall 25 250 89 436 1,3 0,46 
Schwarzwald-Baar-Kreis 24 184 84 356 0,9 0,40 
Landkreis Sigmaringen 34 373 145 626 2,9 1,11 
Landkreis Tübingen 28 271 99 485 1,2 0,44 
Landkreis Tuttlingen 19 229 80 425 1,6 0,57 
Landkreis Waldshut 46 447 141 810 2,6 0,83 
Zollernalbkreis 39 367 149 694 1,9 0,79 
Stadt Baden-Baden 9 93 21 134 1,7 0,38 
Stadt Freiburg 12 118 42 205 0,5 0,18 
Stadt Heidelberg 1 7 4 11 0,0 0,03 
Stadt Heilbronn 6 77 16 141 0,6 0,13 
Stadt Karlsruhe 21 198 81 415 0,6 0,26 
Stadt Mannheim 11 93 46 206 0,3 0,15 
Stadt Pforzheim 12 97 34 215 0,8 0,27 
Stadt Stuttgart 22 226 60 359 0,4 0,09 
Stadt Ulm 4 45 21 69 0,4 0,17 
Summe 1.962 19.528 7.199 36.706 1,8 0,67 
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Grafik 158: MAP BAFA Wärmepumpenanlagen, Fördersummen einwohnerbezogen nach Kreisen, 
Mittelwert 2017/2018 (Darstellung KEA-BW nach [61]) 
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Tabelle 60: Förderprogramm „Wohnen mit Zukunft“ der L-Bank [62] 

  Solarthermieanlagen Biomasseanlagen Wärmepumpen KWK 
  Anzahl Invest Anzahl Invest Anzahl Invest Anzahl Invest 
 Jahr   Mio €   Mio €   Mio €   Mio € 
2010 379 8,1 663 19,4 752 22,8 5 0,17 
2011 312 7,0 575 16,2 630 19,5 21 0,64 
2012 511 11,6 1.501 44,1 1.148 35,8 21 0,67 
2013 257 5,5 1.064 29,6 595 18,5 17 0,52 
2014 104 2,3 453 13,3 201 6,2 7 0,18 
2015 158 3,9 580 18,3 533 17,4 13 0,41 
2016 118 3,7 435 14,3 473 20,0 10 0,32 
2017 109 4,1 319 11,9 407 19,2 16 0,55 
2018 52 1,7 151 6,3 183 8,7 8 0,33 
2019 1.HJ 14 0,6 72 2,5 66 2,4 3 0,11 
Summe 2.014 48,5 5.813 176 4.988 170 121 3,92 
Mittel 212 5,1 612 18,5 525 17,9 13 0,41 

 

Tabelle 61: Vergleich „Wohnen mit Zukunft“ und MAP: Verhältnis der Bewilligungen „Wohnen mit 
Zukunft“ zu BAFA-MAP 

 
Solarthermie Biomasse Wärmepumpe 

2010 2,0% 9% 23% 
2011 4,2% 16% 64% 
2012 6,4% 23% 130% 
2013 4,2% 16% 63% 
2014 2,1% 8% 24% 
2015 3,9% 17% 80% 
2016 1,8% 7% 36% 
2017 2,6% 6% 19% 
2018 1,9% 4% 10% 
Mittel 3,2% 12,0% 38,9% 
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Tabelle 62: Programm Wohnen mit Zukunft nach Kreisen, Mittelwerte 7/2017-6/2019 [62] 

Kreis Anzahl Invest T€ Invest €/Ew 
Alb-Donau-Kreis 43 1.637 8,37 
Landkreis Biberach 30 1.144 5,74 
Landkreis Böblingen 4 142 0,36 
Bodenseekreis 1 30 0,14 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 8 328 1,24 
Landkreis Calw 6 203 1,28 
Landkreis Emmendingen 12 422 2,56 
Enzkreis 7 230 1,16 
Landkreis Esslingen 7 256 0,48 
Landkreis Freudenstadt 11 876 7,43 
Landkreis Göppingen 9 278 1,08 
Landkreis Heidenheim 7 786 5,94 
Landkreis Heilbronn 19 695 2,03 
Hohenlohekreis 22 880 7,87 
Landkreis Karlsruhe 17 540 1,22 
Landkreis Konstanz 8 184 0,65 
Landkreis Lörrach 10 455 1,99 
Landkreis Ludwigsburg 4 179 0,33 
Main-Tauber-Kreis 11 619 4,68 
Neckar-Odenwald-Kreis 7 408 2,85 
Ortenaukreis 25 1.253 2,93 
Ostalbkreis 8 236 0,75 
Landkreis Rastatt 7 232 1,00 
Landkreis Ravensburg 21 1.066 3,75 
Rems-Murr-Kreis 6 223 0,52 
Landkreis Reutlingen 17 554 1,93 
Rhein-Neckar-Kreis 8 270 0,49 
Landkreis Rottweil 12 438 3,15 
Landkreis Schwäbisch Hall 15 466 2,39 
Schwarzwald-Baar-Kreis 12 384 1,81 
Landkreis Sigmaringen 11 502 3,85 
Landkreis Tübingen 3 95 0,42 
Landkreis Tuttlingen 3 99 0,70 
Landkreis Waldshut 22 733 4,30 
Zollernalbkreis 15 601 3,18 
Stadt Baden-Baden 1 32 0,58 
Stadt Freiburg 3 109 0,48 
Stadt Heidelberg       
Stadt Heilbronn 1 50 0,40 
Stadt Karlsruhe       
Stadt Mannheim       
Stadt Pforzheim 1 13 0,11 
Stadt Stuttgart 3 108 0,17 
Stadt Ulm 2 44 0,35 
Gesamt 430 17.796 1,61 
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Grafik 159: Programm Wohnen mit Zukunft, Zahl der Bewilligungen nach Kreisen,  
Mittelwerte 7/2017-6/2019 (Darstellung KEA-BW nach [62]) 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 

10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 

15 
15 

17 
17 

19 
21 
22 
22 

25 
30 

43 

Stadt Pforzheim
Bodenseekreis

Stadt Baden-Baden
Stadt Heilbronn

Stadt Ulm
Stadt Freiburg
Stadt Stuttgart

Landkreis Tübingen
Landkreis Tuttlingen
Landkreis Böblingen

Landkreis Ludwigsburg
Landkreis Calw

Rems-Murr-Kreis
Landkreis Esslingen

Enzkreis
Landkreis Heidenheim

Neckar-Odenwald-Kreis
Landkreis Rastatt

Landkreis Konstanz
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Ostalbkreis
Rhein-Neckar-Kreis

Landkreis Göppingen
Landkreis Lörrach

Landkreis Freudenstadt
Main-Tauber-Kreis

Landkreis Sigmaringen
Landkreis Emmendingen
Schwarzwald-Baar-Kreis

Landkreis Rottweil
Landkreis Schwäbisch Hall

Zollernalbkreis
Landkreis Karlsruhe

Landkreis Reutlingen
Landkreis Heilbronn

Landkreis Ravensburg
Landkreis Waldshut

Hohenlohekreis
Ortenaukreis

Landkreis Biberach
Alb-Donau-Kreis

Wohnen mit Zukunft: Anzahl Bewilligungen  



 Statusbericht Kommunaler Klimaschutz | Juli 2020  

 219 

 
Grafik 160: Programm Wohnen mit Zukunft, förderfähige Investitionen einwohnerbezogen nach 
Kreisen, Mittelwerte 7/2017-6/2019 (Darstellung KEA-BW nach [62]) 
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Tabelle 63: Förderprogramm Heizungsoptimierung, Mittelwert 2017-2018 (BAFA) [63] 

Kreis Anzahl Förderung 
T€ 

€/Ew 

Alb-Donau-Kreis 291 205 1,05 
Landkreis Biberach 217 118 0,59 
Landkreis Böblingen 517 196 0,50 
Bodenseekreis 250 140 0,65 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 181 132 0,50 
Landkreis Calw 144 46 0,29 
Landkreis Emmendingen 227 135 0,82 
Enzkreis 220 129 0,65 
Landkreis Esslingen 625 295 0,55 
Landkreis Freudenstadt 291 116 0,99 
Landkreis Göppingen 328 192 0,75 
Landkreis Heidenheim 106 69 0,52 
Landkreis Heilbronn 548 192 0,56 
Hohenlohekreis 134 54 0,49 
Landkreis Karlsruhe 411 165 0,37 
Landkreis Konstanz 305 124 0,44 
Landkreis Lörrach 166 110 0,48 
Landkreis Ludwigsburg 575 365 0,67 
Main-Tauber-Kreis 193 55 0,42 
Neckar-Odenwald-Kreis 286 73 0,51 
Ortenaukreis 469 247 0,58 
Ostalbkreis 404 153 0,49 
Landkreis Rastatt 188 113 0,49 
Landkreis Ravensburg 284 168 0,59 
Rems-Murr-Kreis 640 353 0,83 
Landkreis Reutlingen 405 205 0,72 
Rhein-Neckar-Kreis 540 182 0,33 
Landkreis Rottweil 189 73 0,53 
Landkreis Schwäbisch Hall 413 111 0,57 
Schwarzwald-Baar-Kreis 239 101 0,48 
Landkreis Sigmaringen 153 123 0,94 
Landkreis Tübingen 284 130 0,58 
Landkreis Tuttlingen 247 88 0,63 
Landkreis Waldshut 216 84 0,49 
Zollernalbkreis 320 94 0,50 
Stadt Baden-Baden 53 34 0,62 
Stadt Freiburg 111 82 0,36 
Stadt Heidelberg 61 40 0,25 
Stadt Heilbronn 106 65 0,52 
Stadt Karlsruhe 143 86 0,28 
Stadt Mannheim 107 46 0,15 
Stadt Pforzheim 56 54 0,43 
Stadt Stuttgart 310 188 0,30 
Stadt Ulm 54 68 0,54 
Gesamt 11.996 5.804 0,53 
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Grafik 161: Programm Heizungsoptimierung (BAFA), Zahl der Bewilligungen nach Kreisen, 
Mittelwerte 2017-2018 (Darstellung KEA-BW nach [63]) 

53 
54 
56 
61 

106 
106 
107 
111 

134 
143 
144 
153 

166 
181 
188 
189 
193 

216 
217 
220 
227 

239 
247 
250 

284 
284 
286 
291 
291 

305 
310 
320 
328 

404 
405 
411 
413 

469 
517 

540 
548 

575 
625 

640 

Stadt Baden-Baden
Stadt Ulm

Stadt Pforzheim
Stadt Heidelberg

Landkreis Heidenheim
Stadt Heilbronn

Stadt Mannheim
Stadt Freiburg

Hohenlohekreis
Stadt Karlsruhe
Landkreis Calw

Landkreis Sigmaringen
Landkreis Lörrach

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Landkreis Rastatt

Landkreis Rottweil
Main-Tauber-Kreis

Landkreis Waldshut
Landkreis Biberach

Enzkreis
Landkreis Emmendingen
Schwarzwald-Baar-Kreis

Landkreis Tuttlingen
Bodenseekreis

Landkreis Tübingen
Landkreis Ravensburg

Neckar-Odenwald-Kreis
Alb-Donau-Kreis

Landkreis Freudenstadt
Landkreis Konstanz

Stadt Stuttgart
Zollernalbkreis

Landkreis Göppingen
Ostalbkreis

Landkreis Reutlingen
Landkreis Karlsruhe

Landkreis Schwäbisch Hall
Ortenaukreis

Landkreis Böblingen
Rhein-Neckar-Kreis

Landkreis Heilbronn
Landkreis Ludwigsburg

Landkreis Esslingen
Rems-Murr-Kreis

Heizungsoptimierung: Anzahl Bewilligungen 



 Statusbericht Kommunaler Klimaschutz | Juli 2020  

 222 

 
Grafik 162: Programm Heizungsoptimierung (BAFA), Fördersumme einwohnerbezogen, 
Mittelwerte 2017-2018  (Darstellung KEA-BW nach [63]) 
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Tabelle 64: Förderprogramme von Kommunen und EVU nach Kreisen [65],  
Stand 2017(Daten werden nicht mehr aktualisiert) 

Kreis EVU Kommune 
Alb-Donau-Kreis     
Landkreis Biberach   1 
Landkreis Böblingen     
Bodenseekreis 1 1 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 2   
Landkreis Calw   1 
Landkreis Emmendingen 2   
Enzkreis 1   
Landkreis Esslingen 1 1 
Landkreis Freudenstadt 1   
Landkreis Göppingen 1 1 
Landkreis Heidenheim     
Landkreis Heilbronn 1   
Hohenlohekreis     
Landkreis Karlsruhe 2   
Landkreis Konstanz 3 1 
Landkreis Lörrach     
Landkreis Ludwigsburg 1   
Main-Tauber-Kreis 2   
Neckar-Odenwald-Kreis 3   
Ortenaukreis 1 3 
Ostalbkreis 2 1 
Landkreis Rastatt 3   
Landkreis Ravensburg 1 1 
Rems-Murr-Kreis 2 5 
Landkreis Reutlingen 1   
Rhein-Neckar-Kreis 4 3 
Landkreis Rottweil 2   
Landkreis Schwäbisch Hall 2 1 
Schwarzwald-Baar-Kreis     
Landkreis Sigmaringen 3   
Landkreis Tübingen 2 1 
Landkreis Tuttlingen 1 1 
Landkreis Waldshut 1   
Zollernalbkreis 1   
Stadt Baden-Baden 1   
Stadt Freiburg 1 1 
Stadt Heidelberg 1 1 
Stadt Heilbronn     
Stadt Karlsruhe 1 1 
Stadt Mannheim 1 1 
Stadt Pforzheim 1   
Stadt Stuttgart   1 
Stadt Ulm   1 
Summe 53 28 
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Tabelle 65: Kommunale Energieversorgungsunternehmen nach Kreisen [66][67], Stand 6/19 

Kreis Anzahl EVU 
Alb-Donau-Kreis 3 
Landkreis Biberach 1 
Landkreis Böblingen 4 
Bodenseekreis 2 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 7 
Landkreis Calw 4 
Landkreis Emmendingen 5 
Enzkreis 2 
Landkreis Esslingen 6 
Landkreis Freudenstadt 3 
Landkreis Göppingen 3 
Landkreis Heidenheim 4 
Landkreis Heilbronn 5 
Hohenlohekreis 

 Landkreis Karlsruhe 3 
Landkreis Konstanz 7 
Landkreis Lörrach 4 
Landkreis Ludwigsburg 5 
Main-Tauber-Kreis 2 
Neckar-Odenwald-Kreis 3 
Ortenaukreis 6 
Ostalbkreis 4 
Landkreis Rastatt 5 
Landkreis Ravensburg 2 
Rems-Murr-Kreis 7 
Landkreis Reutlingen 6 
Rhein-Neckar-Kreis 8 
Landkreis Rottweil 4 
Landkreis Schwäbisch Hall 3 
Schwarzwald-Baar-Kreis 4 
Landkreis Sigmaringen 6 
Landkreis Tübingen 3 
Landkreis Tuttlingen 2 
Landkreis Waldshut 6 
Zollernalbkreis 3 
Stadt Baden-Baden 1 
Stadt Freiburg 1 
Stadt Heidelberg 1 
Stadt Heilbronn 1 
Stadt Karlsruhe 1 
Stadt Mannheim 1 
Stadt Pforzheim 1 
Stadt Stuttgart 1 
Stadt Ulm 1 
Summe 150 
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Tabelle 66: Energieeinspar-Contracting-Projekte der KEA-BW in Baden-Württemberg [70], Stand 6/19 

Kommune CO2-Minderung  Investitionen 
  t/a T€ 
Plochingen 500 2.773 
Alb-Donaukreis, Ehingen 462 1.234 
Dettingen 589 1.415 
Riedlingen 596 1.686 
Neckar-Odenwald-Kreis Schule 1.373 5.655 
Neckar-Odenwald-Kreis Kreiskrankenhaus Buchen 1.342 1.296 
Neckar-Odenwald-Kreis Verwaltungsgebäude 539 1.371 
Oftersheim 175 1.520 
Pfinztal 422 2.465 
Schwäbisch Gmünd 1.260 2.510 
Achern 640 2.155 
Freiburg POOL 3 677 1.348 
Freiburg POOL 4 650 3.327 
Mühlacker 501 2.056 
Linkenheim-Hochstetten 1.031 2.421 
Weingarten 243 1.088 
Lörrach, IKEC  1.199 4.118 
Weil am Rhein, IKEC  811 2.586 
Landkreis Lörrach, IKEC 1.402 2.094 
Ettlingen 327 1.361 
Oberndorf 706 2.521 
Murrhardt 303 1.602 
Heidenheim 715 2.300 
Reutlingen 603 3.289 
Karlsruhe-Waldstadt, AHZ 186 798 
Willstätt 150 653 
Mannheim Studierendenwerk 158 2.694 
Pfinztal 56 482 
Zimmern 193 1.366 
Neuhausen 230 1.000 
Lörrach GEVITA 330 1.123 
Heiligenberg 44 274 
Projekte im Rahmen des Programms InEECo     
Bruchsal   1.256 
Weitenau   675 
Herdwangen   689 
Neckartenzlingen   2.586 
Diakonie Stuttgart   980 
Biberach   632 
Vogt   1.057 
Birkenfeld   604 
St. Leon-Rot   1.297 
Obernhausen-Rheinhausen   4.161 
Stegen Katholische Schule   771 
Schönbrunn   322 
Meißenheim   1.638 
Hausach   803 
Tauberbischofsheim   3.662 
Summe InEECo 9.420 21.136 
Summe  27.833 104.855 
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Tabelle 67: Bürgerenergiegenossenschaften (BEG) [74] und Bioenergiedörfer [75] [76]  
nach Kreisen, Stand 6/19  

Kreis BEG Bio-E-Dörfer 
Alb-Donau-Kreis 6 4 
Landkreis Biberach 11 8 
Landkreis Böblingen 1   
Bodenseekreis 3 1 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 10 4 
Landkreis Calw 2   
Landkreis Emmendingen 7 3 
Enzkreis 4 1 
Landkreis Esslingen 2 1 
Landkreis Freudenstadt 3 3 
Landkreis Göppingen 6 1 
Landkreis Heidenheim 3 2 
Landkreis Heilbronn 5   
Hohenlohekreis 2 3 
Landkreis Karlsruhe 1   
Landkreis Konstanz 1 7 
Landkreis Lörrach 3 5 
Landkreis Ludwigsburg 4 1 
Main-Tauber-Kreis 5 7 
Neckar-Odenwald-Kreis 3 4 
Ortenaukreis 6 2 
Ostalbkreis 5 3 
Landkreis Rastatt 2   
Landkreis Ravensburg 6 3 
Rems-Murr-Kreis 5 2 
Landkreis Reutlingen 5 3 
Rhein-Neckar-Kreis 5 1 
Landkreis Rottweil 1 1 
Landkreis Schwäbisch Hall 1 9 
Schwarzwald-Baar-Kreis 2 5 
Landkreis Sigmaringen 2 11 
Landkreis Tübingen 5 1 
Landkreis Tuttlingen   5 
Landkreis Waldshut 2 6 
Zollernalbkreis 5 3 
Stadt Baden-Baden 1   
Stadt Freiburg 1   
Stadt Heidelberg 3   
Stadt Heilbronn 2   
Stadt Karlsruhe     
Stadt Mannheim     
Stadt Pforzheim     
Stadt Stuttgart 4   
Stadt Ulm 1   
Summe 146 110 
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Tabelle 68: Kommunen mit Carsharing-Angebot, Fahrzeugzahl und –dichte nach Kreisen [96], Stand 
6/19; die Fahrzeugdichte ist sowohl bezogen auf die Einwohnerzahl der Kommunen mit Fahrzeug-
standorten als auch die gesamte Einwohnerzahl des Landkreises dargestellt. Beide Werte können 
erheblich differieren, wenn nur ein kleiner Teil der Kommunen im Kreis über Fahrzeugstandorte verfügt.  

Kreis Kommunen Fahrzeuge Fahrzeuge pro Einwohner 
      Kommunen Landkreis  
Alb-Donau-Kreis 4 5 0,08 0,03 
Landkreis Biberach 3 13 0,31 0,07 
Landkreis Böblingen 8 68 0,27 0,17 
Bodenseekreis 6 30 0,24 0,14 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 24 37 0,21 0,14 
Landkreis Calw 16 16 0,13 0,10 
Landkreis Emmendingen 12 28 0,22 0,17 
Enzkreis 2 2 0,06 0,01 
Landkreis Esslingen 9 71 0,21 0,13 
Landkreis Freudenstadt 2 10 1,04 0,08 
Landkreis Göppingen 4 4 0,05 0,02 
Landkreis Heidenheim 2 2 0,03 0,02 
Landkreis Heilbronn 7 8 0,07 0,02 
Hohenlohekreis 1 2 0,33 0,02 
Landkreis Karlsruhe 24 55 0,16 0,12 
Landkreis Konstanz 4 32 0,18 0,11 
Landkreis Lörrach 10 22 0,13 0,10 
Landkreis Ludwigsburg 11 52 0,17 0,10 
Main-Tauber-Kreis 1 3 0,13 0,02 
Neckar-Odenwald-Kreis 2 2 0,06 0,01 
Ortenaukreis 4 17 0,10 0,04 
Ostalbkreis 11 29 0,17 0,09 
Landkreis Rastatt 4 4 0,03 0,02 
Landkreis Ravensburg 7 19 0,12 0,07 
Rems-Murr-Kreis 8 19 0,07 0,04 
Landkreis Reutlingen 6 22 0,12 0,08 
Rhein-Neckar-Kreis 18 40 0,13 0,07 
Landkreis Rottweil 2 4 0,22 0,03 
Landkreis Schwäbisch Hall 5 17 0,18 0,09 
Schwarzwald-Baar-Kreis 7 12 0,08 0,06 
Landkreis Sigmaringen 1 1 0,15 0,01 
Landkreis Tübingen 6 121 0,67 0,53 
Landkreis Tuttlingen 1 1 0,06 0,01 
Landkreis Waldshut 10 14 0,16 0,08 
Zollernalbkreis 1 1 0,03 0,01 
Stadt Baden-Baden 1 21 0,38  
Stadt Freiburg 1 365 1,59  
Stadt Heidelberg 1 205 1,28  
Stadt Heilbronn 1 42 0,33  
Stadt Karlsruhe 1 1012 3,25  
Stadt Mannheim 1 264 0,86  
Stadt Pforzheim 1 30 0,24  
Stadt Stuttgart 1 886 1,40  
Stadt Ulm 1 28 0,22  
Summe 252 3.636 0,55 0,33 
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Tabelle 69: Kommunen mit Erdgas- und Wasserstoff-Tankstellen nach Kreisen [98][99], Stand 6/19 

Landkreis 
 

Kommunen 
 

Tankstelle 
Erdgas 

Tankstelle 
Wasserstoff 

Einwohner 
(Tsd.) 

Alb-Donau-Kreis 2 2 
 

28 
Landkreis Biberach 1 1   33 
Landkreis Böblingen 3 3 1 103 
Bodenseekreis 2 2   83 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 4 3   38 
Landkreis Calw 2 2   46 
Landkreis Emmendingen 2 2   39 
Enzkreis 2 3   35 
Landkreis Esslingen 3 1 2 150 
Landkreis Freudenstadt 2 2   29 
Landkreis Göppingen 2 2   59 
Landkreis Heidenheim 1 1   50 
Landkreis Heilbronn 2 2 1 25 
Hohenlohekreis 1 1   24 
Landkreis Karlsruhe 4 4   124 
Landkreis Konstanz 5 5   191 
Landkreis Lörrach 1 1   52 
Landkreis Ludwigsburg 2 2   137 
Main-Tauber-Kreis 3 3   60 
Neckar-Odenwald-Kreis 2 3   35 
Ortenaukreis 4 4   151 
Ostalbkreis 3 6   154 
Landkreis Rastatt 3 3 1 108 
Landkreis Ravensburg 3 4   98 
Rems-Murr-Kreis 4 4 1 152 
Landkreis Reutlingen 2 3 1 138 
Rhein-Neckar-Kreis 5 4 1 101 
Landkreis Rottweil 2 2   51 
Landkreis Schwäbisch Hall 3 4   80 
Schwarzwald-Baar-Kreis 3 3   112 
Landkreis Sigmaringen 1 1   17 
Landkreis Tübingen 2 2   99 
Landkreis Tuttlingen 1   1 42 
Landkreis Waldshut 1 1   24 
Zollernalbkreis 4 4   104 
Stadt Baden-Baden         
Stadt Freiburg 1 2 1 229 
Stadt Heidelberg 1 1 1 160 
Stadt Heilbronn 1 1   126 
Stadt Karlsruhe 1 2 1 311 
Stadt Mannheim 1 1   309 
Stadt Pforzheim 1   1 125 
Stadt Stuttgart 1 3   633 
Stadt Ulm 1 2 1 126 
Summe 98 102 14 4.789 
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Tabelle 70: Pkw-Dichte sowie Zahl der Elektro- und Hybridfahrzeuge pro 1.000 Ew [100], Stand 6/19 

Landkreis Pkw Hybrid Elektro E+H 
  pro TEw pro TEw pro TEw Anteil % 
Alb-Donau-Kreis 835 3,0 1,3 0,4% 
Landkreis Biberach 847 3,7 1,5 0,5% 
Landkreis Böblingen 760 10,9 4,2 1,5% 
Bodenseekreis 809 6,5 2,0 0,9% 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 758 5,9 2,3 0,8% 
Landkreis Calw 812 3,9 2,1 0,6% 
Landkreis Emmendingen 767 5,0 1,7 0,7% 
Enzkreis 801 4,7 1,8 0,6% 
Landkreis Esslingen 742 6,9 2,3 0,9% 
Landkreis Freudenstadt 814 5,0 1,5 0,7% 
Landkreis Göppingen 777 5,9 1,5 0,7% 
Landkreis Heidenheim 761 3,9 1,2 0,5% 
Landkreis Heilbronn 863 8,0 2,1 1,0% 
Hohenlohekreis 945 4,0 1,8 0,6% 
Landkreis Karlsruhe 750 5,6 1,7 0,7% 
Landkreis Konstanz 689 7,0 1,8 0,9% 
Landkreis Lörrach 731 7,6 2,2 1,0% 
Landkreis Ludwigsburg 724 6,7 2,2 0,9% 
Main-Tauber-Kreis 874 7,2 1,0 0,8% 
Neckar-Odenwald-Kreis 813 4,5 0,9 0,5% 
Ortenaukreis 791 3,8 1,5 0,5% 
Ostalbkreis 809 6,4 1,7 0,8% 
Landkreis Rastatt 790 5,0 1,3 0,6% 
Landkreis Ravensburg 810 3,6 1,8 0,5% 
Rems-Murr-Kreis 753 5,7 1,9 0,8% 
Landkreis Reutlingen 769 5,2 1,7 0,7% 
Rhein-Neckar-Kreis 750 8,2 1,7 1,0% 
Landkreis Rottweil 845 4,1 1,1 0,5% 
Landkreis Schwäbisch Hall 853 4,3 1,8 0,6% 
Schwarzwald-Baar-Kreis 754 6,3 1,3 0,8% 
Landkreis Sigmaringen 851 6,4 1,1 0,7% 
Landkreis Tübingen 665 6,0 1,7 0,8% 
Landkreis Tuttlingen 775 5,0 1,4 0,6% 
Landkreis Waldshut 791 5,7 1,8 0,8% 
Zollernalbkreis 841 4,9 1,3 0,6% 
Stadt Baden-Baden 751 7,9 2,2 1,0% 
Stadt Freiburg 476 7,4 2,9 1,0% 
Stadt Heidelberg 433 7,8 2,0 1,0% 
Stadt Heilbronn 622 6,8 1,6 0,8% 
Stadt Karlsruhe 529 7,4 2,1 1,0% 
Stadt Mannheim 573 7,8 1,5 0,9% 
Stadt Pforzheim 562 6,3 2,0 0,8% 
Stadt Stuttgart 550 13,8 4,6 1,8% 
Stadt Ulm 624 5,8 2,3 0,8% 
Gesamt 736 6,4 2,0 0,84% 
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SK:KK Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler Klimaschutz 
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vz-bw Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
ZSW Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung 
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Einheiten 
% Prozent 
a Jahr 
ct Euro-Cent 
€ Euro 
Ew Einwohner 
GWh Gigawattstunde 
ha Hektar 
km Kilometer 
km² Quadratkilometer 
kW Kilowatt 
kWel Kilowatt elektrisch 
kWh Kilowattstunde 
m² Quadratmeter 
Mio. Millionen 
MW Megawatt 
MWh Megawattstunde 
p.a. pro Jahr 
PJ Petajoule 
t Tonne 
T€ Tausend Euro 
TEw Tausend Einwohner 
Tsd. Tausend 
TWh Terawattstunde 
W Watt 
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zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unter-
richtung ihrer Mitglieder zu verwenden.  
 

  

http://www.um.baden-wuerttemberg.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 20 

 

 

Anlage  

zur VwV-LGVFG 

über Klimamobilitätspläne 

 

Ein besonders positiver Beitrag zum Klimaschutz im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 

LGVFG kann für Maßnahmen nachgewiesen werden, indem sie Teil eines 

Klimamobilitätsplans sind. 

 

Klimamobilitätspläne müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen: 

- Nachweis, dass mit den im Klimamobilitätsplan enthaltenen Vorhaben eine 

Reduktion der CO2-Emissionen im Bezugsraum bis zum Jahr 2030 um 

mindestens 40 Prozent gegenüber dem Stand von 2010 oder einem der 

Folgejahre (bis zum Jahr der Erstellung des Klimamobilitätsplans) erreicht 

wird.  

- Die Emissionsänderungen im MIV und ÖPNV müssen analog den 

bestehenden Bewertungsverfahren des Bundes (Standardisierte Bewertung, 

BVWP) unter Verwendung eines Verkehrsmodells ermittelt werden.  

- Um den Beitrag der spezifischen CO2-Emissionen pro Fahrzeugkilometer und 

die Preise der Nutzung fossiler Brennstoffe abzubilden, können Antragsteller 

hier eine förderliche Entwicklung annehmen. Maximal darf dabei ein CO2-

Preis von bis zu 450 Euro pro Tonne für das Jahr 2030 in die Betriebskosten 

eingerechnet werden. Die durchschnittliche CO2-Flottenemission im Jahr 

2030 darf maximal bis auf folgende Werte abgesenkt werden: 

o 134 g CO2/km für Pkw 

o 327 g CO2/km für leichte Nutzfahrzeuge 

o 629 g CO2/km für schwere Nutzfahrzeuge 

- Weitere klimaschutzbezogene Annahmen sind nachvollziehbar zu 

dokumentieren.  

 

Bereits vorhandene Planwerke, die diese Anforderungen erfüllen oder an diese 

Anforderungen angepasst werden, können ebenfalls als Nachweis im Sinne der 

Klimamobilitätspläne herangezogen werden. 

 

Antragsteller eines Vorhabens, die nach § 4 Abs. 1 Satz 2 LGVFG einen erhöhten 

Fördersatz aufgrund des Nachweises mittels Klimamobilitätsplans erhalten, sind für 



die Umsetzung sämtlicher Vorhaben im eigenen Zuständigkeitsbereich 

verantwortlich.  

 

 

Weitere Empfehlungen zur Erstellung von Klimamobilitätsplänen: 

- die Beachtung der „Hinweise zur Verkehrsentwicklungsplanung“ der 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2013), der 

„Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan“ 

der Europäischen Union (2014) sowie des „Hinweisblatt(s) für strategische 

Förderschwerpunkte“ im Rahmen der Kommunalrichtlinie des BMU (2018) 

- die Erarbeitung der Pläne in zwei eng miteinander verzahnten Ebenen  

o eine strategisch-konzeptionelle Ebene mit klar formulierten Leitbildern, 

Zielen, Analysen, Methoden, Szenarien, Strategien  

o eine umsetzungsorientierte Maßnahmenebene (ganzheitliche 

Handlungs- und Maßnahmenkonzepte mit harten [infrastrukturellen] 

und weichen Maßnahmen) 

- die Formulierung konkreter Maßnahmen mit Handlungsschritten, 

Realisierungszeiträumen, Kostenabschätzung, Finanzierungsmöglichkeiten, 

Angabe zur Energie- und Treibhausgaseinsparung  

- die Erarbeitung von restriktiven Maßnahmen bzw. push-pull-Kombinationen 

- die Entwicklung einer Kommunikationsstrategie zur Verbreitung der Inhalte der 

Klimamobilitätspläne und zum Erreichen eines breiten Konsenses für die 

Umsetzung der Maßnahmen 

- die Beteiligung relevanter Verwaltungseinheiten, Verkehrsunternehmen, 

Interessengruppen, Verbände, Politik und Öffentlichkeit 

- der Zusammenschluss von Kommunen (u.a. zur Analyse von Quell- und 

Zielverkehr und Erarbeitung entsprechender Maßnahmen) 

- die kontinuierliche Erfassung verkehrsplanerisch relevanter Daten 

- die Evaluation der Wirkung von Maßnahmen (Erfolgskontrollen), regelmäßige 

Überprüfung der Zielerreichung durch die Maßnahmen, Abgleich mit der 

Energie- und Treibhausgasbilanz und gegebenenfalls Nachjustierung 

- Priorisierung der Maßnahmen (hohe Priorität für besonders klimafreundliche 

Maßnahmen) 
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Wie Sie eine bereits bewilligte Förderung
abru�en.
Unsere Tabelle zeigt, welche Dokumente bzw. Nachweise für den Abruf einer bereits bewilligten
Förderungen einzureichen sind.

 

Fördergegenstand Dokumente/Nachweise Zu senden an

Ladeinfrastruktur 
Charge@BW

BW-e-Gutschein

E-Lastenrad

E-Taxi-
Ladeinfrastruktur

 
Rechnung und Zahlungsnachweis (Kontoauszug oder
ähnliches)
Nachweis über die Verwendung von Strom aus erneuerbaren
Energien
Bankverbindung (IBAN und BIC)
Foto der installierten Ladestation (inkl. Beschilderung und
Bodenmarkierung)
Inbetriebnahmeprotokoll
Unterschriebene Erklärungen, welche mit dem
Zuwendungsbescheid übersendet wurden (insofern diese
nicht bereits nach dem Zugang des Bescheids
zurückgesendet wurden).

 

Verkehrsministerium

siehe Förderseite L-Bank L-Bank

siehe Förderseite L-Bank L-Bank

siehe Förderseite L-Bank L-Bank

e-foerderung-
bw@vm.bwl.de

Ministerium �ür Verkehr
Baden-Württemberg

https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/ladeinfrastruktur-fur-elektrofahrzeuge-charge-at-bw.html
https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/ladeinfrastruktur-fur-elektrofahrzeuge-charge-at-bw.html
https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/bw-e-gutschein.html
https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/bw-e-gutschein.html
https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/elektrolastenrader.html
https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/elektrolastenrader.html
mailto:e-foerderung-bw@vm.bwl.de
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
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E-Bus  
Rechnung und Zahlungsnachweis (Kontoauszug oder
ähnliches)
Nachweis über die erfolgte Beklebung (Foto)
Kopie der Zulassungsbescheinigung
Bankverbindung (IBAN und BIC)
Unterschriebene Erklärungen, welche mit dem
Zuwendungsbescheid übersendet wurden (insofern diese
nicht bereits nach dem Zugang des Bescheids
zurückgesendet wurden).

 

Verkehrsministerium

E-Bus-
Beratungsgutschein

BW-e-Bus-Gutschein
Unterschriebene Erklärungen, welche mit dem
Zuwendungsbescheid übersendet wurden (insofern diese
nicht bereits nach dem Zugang des Bescheids
zurückgesendet wurden)

 

E-LKW  
Rechnung und Zahlungsnachweis (Kontoauszug oder
ähnliches)
Nachweis über die erfolgte Beklebung (Foto)
Kopie der Zulassungsbescheinigung
Bankverbindung (IBAN und BIC)
Unterschriebene Erklärungen, welche mit dem
Zuwendungsbescheid übersendet wurden (insofern diese
nicht bereits nach dem Zugang des Bescheids
zurückgesendet wurden).

 

Verkehrsministerium

E-Taxi

Abwrackprämie E-
Zweirad

Sharing E-Roller  
Rechnung und Zahlungsnachweis (Kontoauszug oder
ähnliches)
Nachweis über die erfolgte Beklebung (Foto)
Bankverbindung (IBAN und BIC)
Unterschriebene Erklärungen, welche mit dem
Zuwendungsbescheid übersendet wurden (insofern diese
nicht bereits nach dem Zugang des Bescheids
zurückgesendet wurden).

 

Verkehrsministerium

e-foerderung-
bw@vm.bwl.de

siehe Förderseite L-Bank L-Bank

siehe Förderseite L-Bank L-Bank

e-forderung-
bw@vm.bwl.de

siehe Förderseite L-Bank L-Bank

siehe Förderseite L-Bank L-Bank

e-forderung-
bw@vm.bwl.de

mailto:e-foerderung-bw@vm.bwl.de
https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/beratungsgutschein-e-bus.html
https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/beratungsgutschein-e-bus.html
https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/bw-e-bus-gutschein.html
https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/bw-e-bus-gutschein.html
mailto:e-forderung-bw@vm.bwl.de
https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/e-taxis.html
https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/e-taxis.html
https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/e-abwrackpraemie.html
https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/e-abwrackpraemie.html
mailto:e-forderung-bw@vm.bwl.de
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Kontakt L-Bank:

Hotline: 0721 150-1388

Kontakt Verkehrsministerium:

Telefon: 0711 231-5897

Pedelecs in
Verleihstationen

 
Rechnung und Zahlungsnachweis (Kontoauszug oder
ähnliches)
Nachweis über die erfolgte Beklebung (Foto)
Bankverbindung (IBAN und BIC)
Unterschriebene Erklärungen, welche mit dem
Zuwendungsbescheid übersendet wurden (insofern diese
nicht bereits nach dem Zugang des Bescheids
zurückgesendet wurden).

 

Verkehrsministerium

Bevorrechtigung E-
Fahrzeuge

 
Vertrag/Kostennachweis, bzw. Rechnung
Ggfs. Bildnachweis der Umsetzungsmaßnahme
Zahlungsnachweis (Kontoauszug oder ähnliches)
Bankverbindung (IBAN und BIC)
Unterschriebene Erklärungen, welche mit dem
Zuwendungsbescheid übersendet wurden (insofern diese
nicht bereits nach dem Zugang des Bescheids
zurückgesendet wurden).

 

Verkehrsministerium

e-forderung-
bw@vm.bwl.de

e-forderung-
bw@vm.bwl.de

elektromobilitaet@l-bank.de

e-foerderung-bw@vm.bwl.de

mailto:e-forderung-bw@vm.bwl.de
mailto:e-forderung-bw@vm.bwl.de
mailto:elektromobilitaet@l-bank.de
mailto:e-foerderung-bw@vm.bwl.de


 

 

Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg 

 

Förderung umweltfreundlicher emissionsarmer ÖPNV – Linienbusse und 

Bürgerbusse zur Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs 

(Richtlinie Busförderung 2021) 

vom 17.06.2021 

 

Az. VM3-3894-228/7/1 

 

 

1. Rechtsgrundlagen, Ziele der Förderung 
 

Das Land Baden-Württemberg fördert nach § 2 Ziffer 11 des Landesgemeindever-

kehrsfinanzierungsgesetzes (LGVFG) die Beschaffung von Kraftomnibussen und 

Personenkraftwagen im Sinne von § 4 Absatz 4 Nummer 1 des Personenbeförde-

rungsgesetzes (PBefG), soweit diese zum Erhalt, zur Einrichtung oder zur Verbes-

serung von Linienverkehren und bedarfsgesteuerten Linienverkehren nach § 42 

oder § 43 Satz 1 Nummer 2 des PBefG erforderlich und hierfür geeignet sind und 

überwiegend für diese Verkehre eingesetzt werden. 

 
Zuwendungen werden gewährt nach Maßgabe  

- der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) sowie der dazu 

erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO), insbesondere 

§§ 23 und 44 LHO, sowie der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Projektför-

derungen (ANBest-P) sowie der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Projekt-

förderungen an kommunale Körperschaften (ANBest-K), 

- des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) in der Fassung vom 

12. April 2005 (GBl. S. 350), das zuletzt durch Gesetz vom 12. Mai 2015 (GBl. 

S. 324) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere 

der §§ 43, 48, 49 und 49a LVwVfG, 

- der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 

über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeits-

weise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352 vom 
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24.12.2013, S. 1-8), die zuletzt durch die VO (EU) 2020/972 (ABl. L 215, S. 3) 

geändert worden ist, 

- Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die 

Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen, die Dienstleistungen von allge-

meinem wirtschaftlichem Interesse erbringen (ABl. L 114 vom 26.04.2012, 

S. 8-13), die zuletzt durch Art. 1 der VO (EU) 2020/1474 (ABl. L 337, S. 1) ge-

ändert worden ist. 

 

Die Förderung erfolgt im Rahmen der verfügbaren Ausgabe- und Verpflichtungser-

mächtigungen gemäß dem Staatshaushaltsgesetz. Ein Rechtsanspruch auf die 

Gewährung von Zuwendungen besteht nicht. 

 

Ziele der Förderung sind: 

a. Die Erhöhung des Anteils von im ÖPNV eingesetzten Kraftomnibussen mit 

Antrieben aus erneuerbaren Energien als Beitrag zur europäischen Strate-

gie für emissionsarme Mobilität (z.B. im Zusammenhang mit der Richtlinie 

(EU) 2019/11611). 

b. Die Schaffung eines größeren Angebots im straßengebundenen ÖPNV. 

c. Die Unterstützung der Flottenerneuerung durch emissionsärmere Fahrzeuge. 

d. Der Erhalt und die allgemeine Verbesserung des ÖPNV-Angebots. 

 

Zur Unterstützung lokal organisierter, ehrenamtlich getragener Verkehrsangebote, 

die der Ergänzung des ÖPNV dienen, bezuschusst das Ministerium für Verkehr 

darüber hinaus die Anschaffung von Kleinbussen („Bürgerbusse“). 

 

Das Ministerium für Verkehr erstellt gemäß § 5 Absatz 1 des LGVFG für den Zeit-

raum der jeweiligen Finanzplanung ein Programm, welches die förderungsfähigen 

Vorhaben nach § 2 LGVFG enthält. Es wird jährlich der Entwicklung angepasst 

und fortgeführt. 

                                                           
1 Richtlinie 2019/1161/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Änderung 

der Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge 
(ABl. L 188 vom 12.07.2019, S. 116-130), die zuletzt durch Art. 18 Abs. 1 VO (EU) 2019/2144 (ABl. L 
325, S. 1) geändert worden ist. 
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2. Gegenstand der Linienbusförderung 

 

2.1. Förderfähig sind Linienbusse, die unter die Klasse I M2 oder M3 oder die Klasse A 

M2 oder M3 der Verordnung (EG) Nr. 661/20092 fallen und § 30d Abs. 4 StVZO 

entsprechen, sowie Anhänger gemäß § 4 Absatz 5 PBefG. Gefördert wird die Erst- 

oder Ersatzbeschaffung von Neufahrzeugen gemäß der technischen Richtlinie 

(Anlage 1). 

 

2.2. Förderfähig sind auch Vorführfahrzeuge, die keine höhere Laufleistung als 

20.000 km haben und die zuvor nur auf den Fahrzeughersteller zugelassen waren. 

Der Zeitraum zwischen Erstzulassung auf den Fahrzeughersteller und Zulassung 

auf das antragstellende Unternehmen darf bei diesen Fahrzeugen 6 Monate nicht 

überschreiten. 

 

2.3. Förderfähige Fahrzeuge werden gem. Tabelle 1 in Fahrzeugeinheiten (FE) einge-

teilt. 

 

Tabelle 1: 

Fahrzeugart 
Fahrzeugein-

heit 

Kleinbus (bis 8 m Länge) 0,5 

Midibus (über 8 bis 10 m Länge) oder Busanhänger (zur 

Personenbeförderung; incl. Umrüstung des Zugfahrzeugs) 
0,75 

Solobus (über 10 bis 12 m Länge) 1,0 

Solobus (über 12 bis 15 m Länge, dreiachsig) 1,25 

Gelenkbus (bis 18 m Länge) oder Doppelstockbus (bis 12 m 

Länge) 
1,5 

                                                           
2 Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (ABl. 
L 200 vom 31.07.2009, S. 1-24), die zuletzt durch Art. 18 Abs. 1 VO (EU) 2019/2144 (ABl. L 325, S. 1) 
geändert worden ist. 
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Gelenkbus (über 18 m Länge) oder Doppelstockbus (über 

12 m Länge) oder O-Bus oder Buszug (Gespann aus Solo-

bus und Personenanhänger) 

1,75 

 

 

3. Fördervoraussetzungen Linienbusse 

 

3.1. Zuwendungsempfänger: Zuwendungen für Linienbusse werden grundsätzlich 

Nahverkehrsunternehmen gewährt, die in Baden-Württemberg Linienverkehre 

nach § 42 oder § 43 Satz 1 Nummer 2 PBefG betreiben oder im Besitz einer ent-

sprechenden Liniengenehmigung sind und nach dieser Richtlinie förderfähige 

Fahrzeuge beschaffen, die im Linienverkehr nach § 42 oder § 43 Satz 1 Num-

mer 2 PBefG eingesetzt werden, oder Auftragsunternehmer solcher Nahverkehrs-

unternehmen sind. 

 

3.2. Die Zuwendungsgewährung nach dieser Richtlinie erfolgt unter der Zweckbestim-

mung, dass die geförderten Fahrzeuge mindestens 8 Jahre oder alternativ min-

destens 6 Jahre und mindestens 400.000 km (gilt für Busse mit einer Länge von 

über 8 Metern) bzw. mindestens 6 Jahre oder mindestens 300.000 km (gilt für 

Busse mit einer Länge von bis zu 8 Metern) zu mindestens 80 Prozent im Linien-

verkehr eingesetzt werden. Bei einer Verletzung dieser Zweckbindung ist die För-

dersumme vom Zuwendungsempfänger anteilig zurückzuzahlen. 

 

3.3. Zuwendungen werden grundsätzlich nur für Vorhaben bewilligt, die vor Bekannt-

gabe des Zuwendungsbescheids noch nicht begonnen worden sind (Ziffer 1.2 der 

VV-LHO zu § 44 LHO). Gemäß Ziffer 1.2 VV-LHO zu § 44 LHO können Ausnah-

men zugelassen werden. Der vorzeitige Vorhabenbeginn wurde durch die gene-

relle Erlaubnis des vorzeitigen Vorhabenbeginns (Schreiben des Ministeriums für 

Verkehr vom 25. März 2021 (Geschäftszeichen: VM3-3894-101/2/14) genehmigt. 

Davon umfasst sind Vorhaben im Zusammenhang mit der Richtlinie Busförderung 

2021, die ab dem 1. Februar 2021 begonnen wurden. Der vorzeitige Vorhabenbe-

ginn erfolgt auf eigenes Risiko des Antragstellers. 
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3.4. Bei Erstbeschaffungen für Neuverkehre wird der erforderliche zusätzliche Fahr-

zeugbedarf, soweit er von mehreren Antragstellern geltend gemacht wird, nur bei 

demjenigen Unternehmen berücksichtigt, welches endgültig mit den neuen Ver-

kehrsleistungen beauftragt wird. Das Unternehmen ist dazu nachweispflichtig. 

 

Um Erstbeschaffungen handelt es sich nur dann, wenn 

 ein Linienverkehr nach § 42 oder § 43 Satz 1 Nummer 2 PBefG neu einge-

richtet oder 

 ein bestehender Linienverkehr nach § 42 oder § 43 Satz 1 Num-

mer 2 PBefG erweitert oder 

 ein bestehender Fahrplan eines Linienverkehrs nach § 42 oder § 43 Satz 1 

Nummer 2 PBefG verdichtet oder 

 aufgrund des gestiegenen Fahrgastaufkommens auf einer solchen Linie der 

Einsatz eines zusätzlichen Busses erforderlich wird. 

 

3.5. Eine Ersatzbeschaffung für Fahrzeuge ist nur dann zuwendungsfähig, wenn das 

zu ersetzende Fahrzeug  

 mindestens 8 Jahre auf das antragstellende Unternehmen zugelassen und 

während dieser Zeit von der Kraftfahrzeugsteuer befreit war, oder 

 mindestens 6 Jahre auf das antragstellende Unternehmen zugelassen oder 

mindestens 6 Jahre im selben Liniennetz eingesetzt war, während dieser Zeit 

von der Kraftfahrzeugsteuer befreit war und eine Laufleistung von mindes-

tens 400.000 km überwiegend im Linienverkehr nach § 42 oder § 43 Satz 1 

Nummer 2 PBefG erbracht hat.  

 

3.6. Darüber hinaus ist eine Ersatzbeschaffung ausnahmsweise zulässig, wenn das zu 

ersetzende Fahrzeug bereits längstens sechs Monate außer Betrieb genommen 

wurde. In diesen Fällen ist bis zur Zulassung eines geförderten Ersatzfahrzeugs 

ein entsprechender Nachweis über die regelmäßige Bedienung des beauftragten 

Linienverkehrs zu erbringen. 
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3.7. Bei einer Beschaffung von Kleinbussen, Doppelstockbussen und Busanhängern 

reicht die Erfüllung einer sechsjährigen Zulassungszeit und der überwiegende Ein-

satz im Linienverkehr nach § 42 oder § 43 Satz 1 Nummer 2 des PBefG aus. 

 

3.8. Zuwendungen nach dieser Richtlinie dürfen nur für Fahrzeuge gewährt werden, 

die im Zeitpunkt der Zuwendungsgewährung noch mindestens 8 Jahre oder alter-

nativ mindestens 6 Jahre und zusätzlich mindestens 400.000 km (gilt für Busse 

mit einer Länge von über 8 Metern) bzw. mindestens 6 Jahre oder mindestens 

300.000 km (gilt für Busse mit einer Länge bis zu 8 Metern) zu mindestens 80 Pro-

zent unter den zum Zeitpunkt der Zuwendungsgewährung vom Zuwendungsemp-

fänger gehaltenen Liniengenehmigungen genutzt werden. Sofern die Zuwendun-

gen an Auftragsunternehmen von Nahverkehrsunternehmen, die in Baden-Würt-

temberg Linienverkehre nach § 42 oder § 43 Satz 1 Nummer 2 PBefG betreiben, 

gewährt werden, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass das geförderte Fahrzeug für 

die Dauer der Zweckbindung zu mindestens 80 % im Rahmen von Nachunterneh-

merverträgen eingesetzt werden muss, die der Zuwendungsempfänger bereits im 

Zeitpunkt der Zuwendungsgewährung hält und die Verkehrsleistungen auf Stre-

cken betreffen, für die der Auftraggeber des Zuwendungsempfängers eine Linien-

genehmigung hält. Der Zuwendungsempfänger hat nach Ablauf dieser Zweckbin-

dung gegenüber der Bewilligungsstelle durch einen Wirtschaftsprüfer / Steuerbe-

rater oder ein kommunales Rechnungsprüfungsamt sinngemäß bestätigen zu las-

sen: 

 

„Die vom Land Baden-Württemberg nach der Richtlinie Busförderung 2021 geför-

derten Fahrzeuge sind ab dem Zeitpunkt der Zuwendungsgewährung über einen 

Zeitraum von mindestens 8 Jahren oder alternativ mindestens 6 Jahren und für 

mindestens 400.000 km (gilt für Busse mit einer Länge von über 8 Metern) / min-

destens 6 Jahre oder mindestens 300.000 km (gilt für Busse mit einer Länge bis 

zu 8 Metern) zu mindestens 80 Prozent im Rahmen der im Zeitpunkt der Zuwen-

dungsgewährung  

 

- vom Zuwendungsempfänger gehaltenen Liniengenehmigungen oder 
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- zwischen dem Zuwendungsempfänger und seinem Auftraggeber bestehenden 

Nachunternehmerverträgen für Verkehrsleistungen auf Grundlage der von die-

sem Auftraggeber gehaltenen Liniengenehmigungen  

 

genutzt worden.“ 

 

Bei Verletzung dieser Zweckbindung ist die Fördersumme vom Zuwendungsemp-

fänger anteilig zurückzuzahlen.  

 

3.9. Eine Förderung von Linienbussen kann unter Berücksichtigung der Verordnung 

(EU) Nr. 1407/2013 ohne die Zweckbindungen und Verpflichtungen nach Ziffer 3.2 

und 3.8 gewährt werden, wenn die Summe der Zuwendungen für den Antragstel-

ler nach Maßgabe dieser Verordnung in einem Zeitraum von drei Steuerjahren ei-

nen Betrag in Höhe von insgesamt 200.000 Euro nicht übersteigt (De-minimis-Bei-

hilfe).  

 

3.10. Alternativ zu der Förderung nach Ziffer 3.9 kann eine Förderung von Linienbussen 

unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 gewährt werden, wenn 

der Antragsteller mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirt-

schaftlichem Interesse schriftlich betraut ist und die Linienbusse vom Antragsteller 

für die Erbringung dieser Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte-

resse eingesetzt werden und wenn die Summe der Zuwendungen für den Antrag-

steller nach Maßgabe dieser Verordnung in einem Zeitraum von drei Steuerjahren 

einen Betrag in Höhe von insgesamt 500.000 Euro nicht übersteigt (DAWI-de-mi-

nimis-Beihilfe). Für die Nutzung der Linienbusse für die Erbringung von Dienstleis-

tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gelten die Ziffern 3.2 und 3.8 

entsprechend. Die Zuwendungsgewährung erfolgt also lediglich unter der Zweck-

bestimmung, dass die geförderten Fahrzeuge mindestens 8 Jahre oder alternativ 

mindestens 6 Jahre und mindestens 400.000 km (gilt für Busse mit einer Länge 

von über 8 Metern) bzw. mindestens 6 Jahre oder mindestens 300.000 km (gilt für 

Busse mit einer Länge von bis zu 8 Metern) zu mindestens 80 Prozent für die Er-

bringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse einge-

setzt werden. Der Zuwendungsempfänger hat nach Ablauf dieser Zweckbindung 
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gegenüber der Bewilligungsstelle durch einen Wirtschaftsprüfer / Steuerberater o-

der ein kommunales Rechnungsprüfungsamt sinngemäß bestätigen zu lassen: 

 

„Die vom Land Baden-Württemberg nach der Richtlinie Busförderung 2021 geför-

derten Fahrzeuge sind ab dem Zeitpunkt der Zuwendungsgewährung über einen 

Zeitraum von mindestens 8 Jahren oder alternativ mindestens 6 Jahren und für 

mindestens 400.000 km (gilt für Busse mit einer Länge von über 8 Metern) / min-

destens 6 Jahre oder mindestens 300.000 km (gilt für Busse mit einer Länge bis 

zu 8 Metern) zu mindestens 80 Prozent für die Erbringung von Dienstleistungen 

von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse eingesetzt worden, mit denen der Zu-

wendungsempfänger schriftlich betraut worden ist.“  

Bei Verletzung dieser Zweckbindung ist die Fördersumme vom Zuwendungsemp-

fänger anteilig zurückzuzahlen.  

 

3.11. Für Fahrzeuge mit über 10 Metern Länge werden Zuwendungen nur gewährt, 

wenn diese über ein Abbiegeassistenzsystem verfügen. 

 

 

4. Verfahren Linienbusförderung 
 

4.1. Förderantragstellung, Antragszeitraum 

Die Antragstellung stellt zugleich die Anmeldung zum Busprogramm 2021 dar. 

Förderanträge können vom Inkrafttreten der Richtlinie und Veröffentlichung der für 

die Antragstellung notwendigen Formulare bis zum 21. Juli 2021 (Antragszeit-

raum) unter Verwendung des Antragsvordrucks (Anlage 2) bei der L-Bank einge-

reicht werden. Der Antragsvordruck kann auf der Internetseite der L-Bank (www.l-

bank.de) heruntergeladen werden. Soweit die Förderung unter den Voraussetzun-

gen der Ziffer 3.9. als De-minimis-Beihilfe beantragt wird, ist ergänzend die De-mi-

nimis Erklärung abzugeben (Anlage 3). Soweit die Förderung unter den Voraus-

setzungen der Ziffer 3.10. als DAWI-de-minimis-Beihilfe beantragt wird, ist ergän-

zend die DAWI-De-minimis Erklärung abzugeben (Anlage 4). 

 

Die Antragstellung ist einzelfahrzeugweise vorzunehmen. Erforderliche Anlagen 

sind vollständig beizufügen. Die Antragstellung ist auf elektronischem Weg über 

http://www.l-bank.de/
http://www.l-bank.de/
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ein gesondert eingerichtetes Mailpostfach (bus2021@l-bank.de) oder auf dem 

Postweg bei der L-Bank Baden-Württemberg möglich. Es zählt das Datum des 

Eingangsstempels. Verspätet eingegangene Anträge sowie Anträge ohne vollstän-

dige Antragsunterlagen können nicht berücksichtigt werden. 

 

4.2. Programmaufstellung 

Spätestens zum 06. August 2021 legt die L-Bank dem Ministerium eine Übersicht 

aller eingegangenen Anträge vor. Das Ministerium stellt zum 31. August 2021 auf 

Grundlage aller förderfähigen Anträge das Busprogramm 2021 fest. Es können 

nur Vorhaben gefördert werden, für die zuvor ein Antrag bei der L-Bank einge-

reicht wurde. 

 

Die L-Bank informiert mit einem Schreiben die Zuwendungsempfänger über die 

Programmaufnahme. 

 

4.3. Förderkategorien 

Alle förderfähigen Anträge werden entsprechend ihrer Bedeutung für die Ziele der 

Busförderung einer der folgenden Kategorien zugeordnet, die zugleich eine Priori-

tätenreihenfolge der Förderung darstellen. 

 

Tabelle 2: 

Kat. Förderziel Antragsart 

1 Erhöhung des Anteils 
von im ÖPNV einge-
setzten Kraftomnibus-
sen mit Antrieben aus 
erneuerbaren Energien 
(hier: lokal emissions-
freie Fahrzeuge) 

Förderung von Fahrzeugen mit batterieelektri-
schem Antrieb, Brennstoffzellenantrieb oder 
Oberleitungsbussen 

2 Erhöhung des Anteils 
von im ÖPNV einge-
setzten Kraftomnibus-
sen mit Antrieben aus 
erneuerbaren Energien 
(hier: emissionsarme 
Fahrzeuge) 

Förderung von Hybridfahrzeugen, Plug-In-Hyb-
rid-Fahrzeugen, Mild-Hybridfahrzeugen, Biome-
than-Fahrzeugen sowie Fahrzeugen mit anderen 
klimaneutralen Kraftstoffen 
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3 Schaffung eines grö-
ßeren Angebots im 
straßengebundenen 
ÖPNV 

 Leistungsmehrung (fahrplanbedingt), insbe-
sondere: 
o Einrichtung neuer Linien; keine Förde-

rung bei Übernahme von Bestandslinien 
ohne zusätzliche Angebotsausweitung 

o Nachweisbarer Fahrzeugmehrbedarf 
durch Taktverdichtung bestehender Li-
nien 

 Vergrößerung der Transportkapazitäten 

4 Flottenerneuerung 
durch emissionsär-
mere Fahrzeuge im 
ÖPNV sowie Erhalt 
und allgemeine Ver-
besserung des ÖPNV-
Angebots 

 Fahrzeugersatzbeschaffung mit Verbesse-
rung der Abgasnorm oder Typgenehmigung. 
Darunter fallen: 

o Fahrzeuge mit EU-Typgenehmigung 
6D hinsichtlich der Emissionen (Emis-
sionsklasse 6D) für Fahrzeuge mit der 
Abgasnorm 6 oder niedriger 

o Erdgasbusse als Ersatz für Fahrzeuge 
mit der Abgasnorm 6 oder niedriger 

 Zusatz- bzw. Sonderausstattungen unabhän-
gig von geförderten Fahrzeugen 

 

4.4. Förderreihenfolge 

Die Zuteilung der Fördermittel folgt einem Kaskadenverfahren: 

 

Kategorie 1: 

Restmittel werden in die folgenden Kategorien übernommen. 

 

Kategorie 2: 

Im zweiten Schritt werden aus dem verbliebenen Fördervolumen Anträge der Ka-

tegorie 2 bewilligt.  

 

Restmittel werden in die nächste Kategorie übernommen. 

 

Kategorie 3: 

Im dritten Schritt werden aus dem verbliebenen Fördervolumen Anträge der Kate-

gorie 3 bewilligt. 
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Kategorie 4: 

Im vierten Schritt werden aus dem verbliebenen Fördervolumen Anträge der Kate-

gorie 4 bewilligt. 

 

Regelungen für die Mittelverteilung innerhalb der Kategorien („Verteilrunden“): 

 Für die Mittelverteilung innerhalb der Kategorien gilt: sind für eine Kategorie 

mehr Anträge gestellt als Mittel verfügbar, erhalten alle Antragsteller inner-

halb dieser Kategorie in der ersten Verteilrunde zunächst einen Bus zugeteilt. 

Bei der Beantragung mehrerer unterschiedlicher Busse (z.B. ein Solobus und 

ein Gelenkbus) wird zuerst der größere Bus gefördert. 

Sind daraufhin noch Mittel verfügbar, erfolgt eine weitere Verteilrunde, in der 

ein weiterer Bus zugeteilt wird usw., bis die verfügbaren Mittel aufgebraucht 

sind. 

 Die Reihung der Unternehmen in den Kategorien richtet sich nach dem Fahr-

zeugbestand der Unternehmen mit einem Abgasstandard schlechter EURO 

6D zum Stichtag 30. Juni 2020. Der Fahrzeugbestand ist dafür vom Antrag-

steller bei der Antragstellung anzugeben und darf ausschließlich Busse um-

fassen, die im ÖPNV steuerbefreit eingesetzt werden. 

 Anträge können nicht mehr bewilligt werden, wenn die verfügbaren Mittel 

durch die höherrangigen Förderkategorien oder in vorangegangenen Verteil-

runden aufgezehrt wurden. 

 

4.5. Förderantragsbearbeitung 

Die Antragsbewilligung erfolgt durch die L-Bank (Bewilligungsbehörde). Zuerst 

werden Anträge der Kategorie 1, dann Anträge der Kategorie 2, dann Anträge der 

Kategorie 3 und anschließend Anträge der Kategorie 4 bearbeitet. Damit wird si-

chergestellt, dass die aus Sicht des Landes wichtigsten Ziele auch zeitlich zuerst 

in den Genuss der Förderung kommen. 

 

4.6. Der Verwendungsnachweis ist entsprechend den Allgemeinen Nebenbestimmun-

gen im Sinne der VV-LHO zu § 44 unter Verwendung der Vordrucke der Bewilli-

gungsstelle spätestens drei Monate nach Auszahlung der Zuwendung der Bewilli-

gungsstelle vorzulegen.  
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4.7. Programmschließung 

Das Busprogramm wird mit der Programmfeststellung geschlossen. Die Mittel gel-

ten als verbraucht, wenn sie rechtlich verpflichtend zugewendet wurden (Zuwen-

dungsbescheid). 

 

 

5. Höhe der Zuwendung für Linienbusse 
 

5.1. Die Zuwendung für Linienbusse erfolgt als Zuschuss in Form eines Festbetrags im 

Rahmen einer Projektförderung. Dieser beträgt für Fahrzeuge in Kategorie 1 bis 

zu 200.000 Euro je Fahrzeugeinheit, in den weiteren Kategorien 40.000 Euro je 

Fahrzeugeinheit. 

 

5.2. Für Fahrzeuge der Kategorie 1 gilt darüber hinaus: wird für dasselbe Fahrzeug pa-

rallel eine Bundesförderung gewährt, liegt der Fördersatz je Fahrzeugeinheit bei 

100.000 Euro. 

 

5.3. Für Vorführfahrzeuge nach Ziffer 2.2. wird der Pauschalbetrag um 10.000 Euro je 

Fahrzeug reduziert. 

 

5.4. Zuwendungen für Zusatz- bzw. Sonderausstattung 

Bestimmte Zusatz- bzw. Sonderausstattungen können über die reine Fahrzeugbe-

schaffung hinaus bzw. auch alleine beim nachträglichen Anbau an ansonsten nicht 

bezuschusste Fahrzeuge gefördert werden. Die Zuwendung erfolgt als Festbe-

tragsfinanzierung gem. Tabelle 3, sofern dafür Beschaffungskosten in mindestens 

gleicher Höhe nachgewiesen werden. 

 

Tabelle 3: 

Zusatz- bzw. Sonderausstattung 
Festbetrag 

in Euro 

Ausrüstungen zur Fahrrad- oder Rollstuhlmitnahme im Fahr-

zeuginnenraum bei geförderten Fahrzeugen. 
1.000 
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Fahrradanhänger und sonstige zur Fahrradmitnahme geeigne-

ten Vorrichtungen außerhalb des Fahrzeugs (einschl. Umrüs-

tung des Fahrzeugs). Die Zuwendung kann auch für nicht geför-

derte Fahrzeuge gewährt werden. 

4.000 

Einbau eines sog. Hubliftes. Die Zuwendung wird nur für nicht 

geförderte Überlandbusse gewährt. 
2.500 

Maßnahmen zum Energiemanagement mit dem Ziel der Redu-

zierung des Kraftstoffverbrauchs (z.B. gesonderter Einbau eines 

Rekuperationsmoduls oder regelbarer Nebenaggregate wie z.B. 

Mild-Hybride) sowie Nachrüstungsmaßnahmen zur Reduzierung 

des Schadstoffausstoßes (z.B. SRC-Filter) bei geförderten Fahr-

zeugen. 

1.500 

Systeme zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs und zur Re-

duzierung des CO2-Ausstoßes (Telematiksysteme) 
1.500 

 

5.5. Die Förderung des Zuwendungsempfängers darf nicht zu dessen Überkompensa-

tion und im Falle der Förderung eines Auftragsunternehmens auch nicht zur Über-

kompensation von dessen Auftraggeber führen. Die Förderung darf bei gemein-

wirtschaftlichen Verkehren entsprechend dem Anhang zur Verordnung (EG) 

Nr. 1370/20073 nicht dazu führen, dass der Zuwendungsempfänger Ausgleichs-

leistungen erhält, die den Betrag überschreiten, der dem finanziellen Nettoeffekt 

der Summe aller (positiven oder negativen) Auswirkungen der Erfüllung gemein-

wirtschaftlicher Verpflichtungen auf die Kosten und Einnahmen des Betreibers ent-

spricht. 

Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren darf die Förderung nicht den Betrag über-

schreiten, der den Mehrkosten für die Beschaffung und den Betrieb der geförder-

ten Busse entspricht.  

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, gegenüber der Bewilligungsstelle nach 

8 Jahren oder alternativ nach 6 Jahren und (kumulativ) 400.000 km Laufleistung 

                                                           
3 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 23. Oktober 2007 

über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 03.12.2007, S. 1-13), die zuletzt 
durch Art. 1 ÄndVO (EU) 2016/2338 (ABl. L 354, S. 22) geändert worden ist. 
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(gilt für Busse mit einer Länge von über 8 Metern) bzw. nach 6 Jahren oder alter-

nativ 300.000 km Laufleistung (gilt für Busse mit einer Länge bis zu 8 Metern) von 

einem Wirtschaftsprüfer / Steuerberater oder einem kommunalen Rechnungsprü-

fungsamt sinngemäß bestätigen zu lassen:  

 

„Die Förderung des Landes Baden-Württemberg nach der Richtlinie Busförderung 

2021 hat auch unter Berücksichtigung etwaiger vom Zuwendungsempfänger im 

Übrigen erhaltenen staatlichen Leistungen nicht zu einer Überkompensation ge-

führt (bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren nach den Maßstäben des Anhangs 

zur Verordnung (EG) Nr. 1370/2007).“  

 

Ist der Zuwendungsempfänger Auftragsunternehmer, so hat die Bestätigung des 

Wirtschaftsprüfers / Steuerberaters oder des kommunalen Rechnungsprüfungs-

amts des Zuwendungsempfängers auch die Information zu beinhalten, ob eine 

Reduzierung seiner Vergütung durch seinen Auftraggeber zur Vermeidung einer 

Überkompensation erforderlich ist. Soweit diese Reduzierung erforderlich ist, hat 

der Wirtschaftsprüfer / Steuerberater oder das kommunale Rechnungsprüfungs-

amt auch zu bestätigen, dass eine angemessene Reduzierung entsprechend vor-

genommen wurde, und darüber hinaus zu bestätigen, dass der Auftraggeber 

schriftlich erklärt hat, dass ihm durch die Reduzierung der Vergütung kein wirt-

schaftlicher Vorteil verbleibt.  

 

Bei Verletzung dieser Nebenbestimmungen sind die überschüssigen Leistungen 

dem Land Baden-Württemberg zurückzuerstatten. 

 

5.6. Das Überkompensationsverbot nach Ziffer 5.5. gilt nicht, soweit die Förderung des 

Zuwendungsempfängers auf Grundlage von Ziffer. 3.9. als De-minimis-Beihilfe 

nach der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 oder auf Grundlage von Ziffer 3.10. als 

DAWI-de-minimis-Beihilfe nach der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 gewährt wird. 
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6. Kennzeichnungspflicht für Fahrzeuge 
 

6.1. Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich, das geförderte Fahrzeug nach au-

ßen gut sichtbar mit einem Logo des Zuwendungsgebers zu kennzeichnen. 

 

6.2. Die Größe der Kennzeichnung richtet sich nach der Größe des geförderten Fahr-

zeugs. 

 

6.3. Das Fahrzeug muss mindestens über den Zeitraum der Zweckbindung mit dem 

Logo gekennzeichnet sein. 

 

 

7. Gegenstand der Bürgerbusförderung 
 

7.1. Gefördert wird die Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Kleinbussen, die der 

Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs dienen („Bürgerbusse“) und 

überwiegend im Linienverkehr nach § 42 oder § 43 Satz 1 Nummer 2 PBefG ein-

gesetzt werden. 

 

7.2. Antragsberechtigt sind (Bürgerbus-) Vereine, Verkehrsunternehmen, Kommunen 

oder Landkreise. 

 

Der Antragsteller hat den ehrenamtlichen Charakter des Verkehrs sowie den erfor-

derlichen Bedarf nachzuweisen (z. B. durch Vorlage eines geeigneten Gremienbe-

schlusses (Gemeinderat o.ä.) über die Einrichtung bzw. Unterstützung eines sol-

chen Verkehrs sowie (auch formlose) Erklärungen der eingesetzten Fahrperso-

nale). Ebenso ist die Liniengenehmigung nach § 42 oder § 43 Satz 1 Num-

mer 2 PBefG bei der Antragstellung vorzulegen, bei Neuverkehren ggf. auch eine 

entsprechende Erklärung der zuständigen Behörde über den Stand des Genehmi-

gungsantrags.  
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7.3. Bürgerbusse sind Kleinbusse mit 8 Sitzplätzen (zzgl. Fahrersitz) und müssen nie-

derflurig, zumindest jedoch barrierefrei ausgebaut sein. Bei nicht-niederflurigen 

Fahrzeugen kann Barrierefreiheit beispielsweise durch den Einbau eines Hublifts, 

einer Rampe o.ä. erreicht werden. Entsprechende Nachweise sind vorzulegen. 

 

7.4. Förderfähig sind Neu- und Gebrauchtfahrzeuge. Gebrauchtfahrzeuge dürfen nicht 

älter als drei Jahre sein und keine höhere Fahrleistung als 50.000 km aufweisen. 

 

7.5. Förderfähig sind auch Vorführfahrzeuge, die keine höhere Laufleistung als 

10.000 km haben und die zuvor nur auf den Fahrzeughersteller zugelassen waren. 

Der Zeitraum zwischen Erstzulassung auf den Fahrzeughersteller und Zulassung 

auf den Antragsteller darf bei diesen Fahrzeugen 6 Monate nicht überschreiten. 

 

7.6. Eine Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen wird nur unter der Voraussetzung geför-

dert, dass das zu ersetzende Fahrzeug mindestens 8 Jahre auf den Antragsteller 

zugelassen war oder eine Laufleistung von mindestens 160.000 km überwiegend 

im Linienverkehr nach § 42 oder § 43 Satz 1 Nummer 2 des PBefG beim Antrag-

steller erbracht hat. Entsprechende Nachweise sind vorzulegen. 

 

7.7. Die Beschaffung eines Bürgerbusses ist ausnahmsweise förderfähig, wenn das zu 

ersetzende Fahrzeug unerwartet und unvorhergesehen außer Betrieb (Unfall, 

plötzlicher Schaden u. dgl.) genommen werden muss. In diesen Fällen ist eine un-

terjährige Antragstellung bei der L-Bank, unabhängig von der in Ziffer 4.1. genann-

ten Frist, möglich. Für diese Förderanträge wird unter der Voraussetzung vorhan-

dener Haushaltsmittel eine Einzelfallentscheidung getroffen. 

 

 

8. Fördervoraussetzungen und Verfahren zur Bürgerbusförderung 
 

Die Regelungen der Ziffern 3.1., 3.2., 3.3., 3.8., 3.9., 3.10., 4.1., 4.2., 4.6., 4.7., 

5.5.,5.6. und 6.1. bis 6.3. gelten entsprechend. Die bei der Linienbusförderung vor-

genommene Kategorisierung und Kaskadierung gilt nicht für das Verfahren bei der 

Bürgerbusförderung. 
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9. Höhe der Zuwendung für Bürgerbusse 
 

Für Bürgerbusse beträgt der Förderbetrag je Fahrzeug: 

 

Tabelle 4: 

Bürgerbusse 
Festbetrag 

in Euro 

Neufahrzeuge sowie Vorführfahrzeuge (Ziffer 7.5.) 
 

 für Niederflurbusse 
mit batterieelektrischem Antrieb 

40.000 
60.000 

 für sonstige barrierefreie Busse 
mit batterieelektrischem Antrieb 

20.000 
28.000 

Gebrauchtfahrzeuge 
 

 für Niederflurbusse 
25 % des Anschaffungs-

preises, höchstens 15.000 

 für sonstige barrierefreie Busse 
25 % des Anschaffungs-

preises, höchstens 10.000 

 

Die Förderung von Bürgerbussen mit batterieelektrischem Antrieb ist mit Zuwen-

dungen Dritter (z.B. Bundesförderprogrammen) kombinierbar. Solche Förder-

möglichkeiten sind vorrangig zu nutzen. Die Zuwendung des Landes beträgt in 

diesen Fällen 50.000 Euro für Niederflurbusse bzw. 24.000 Euro für sonstige bar-

rierefreie Busse. 

 

 

10. Bearbeitungsgebühren 
 

Die L-Bank hat ihren Aufwand (Sach- und Personalaufwand) durch die Erhebung 

einer Gebühr von den Zuwendungsempfängern auszugleichen. Die Gebühr für ein 

gefördertes Fahrzeug (ggf. incl. Sonderausstattung) beträgt höchstens 3 Prozent 

des Zuschussbetrags, mindestens jedoch 300 Euro. Die Gebühr wird direkt vom 

Zuwendungsempfänger erhoben. 
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11.  Nichteinhalten der Vorgaben 

 

Bei Nichteinhaltung der in dieser Richtlinie enthaltenen Regelungen, der geltenden 

Vorgaben der Landeshaushaltsordnung sowie der dazugehörigen Verwaltungsvor-

schrift oder in den in § 49 LVwVfG genannten Fällen behält sich der Zuwendungs-

geber in Gänze oder anteilig eine Rückforderung der gewährten Zuwendung vor. 

Für die Aufhebung von Zuwendungsbescheiden und Rückerstattung der Zuwen-

dungen sind neben den haushaltsrechtlichen Bestimmungen die Vorschriften des 

LVwVfG, insbesondere die §§ 43, 48, 49 und 49a LVwVfG anzuwenden. 

 

 

12. Strafrechtliche Hinweise 

 

Unrichtige oder unvollständige Angaben zu subventionserheblichen Tatsachen 

können nach § 264 Strafgesetzbuch (StGB) (Subventionsbetrug) strafbar sein, so-

fern die Angaben für das antragstellende Unternehmen oder einen anderen vor-

teilhaft sind. Gleiches gilt, wenn die Bewilligungsstelle über subventionserhebliche 

Tatsachen in Unkenntnis gelassen worden ist. Rechtsgrundlagen: § 264 StGB und 

§§ 2 ff. Subventionsgesetz vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) in Verbindung mit 

§ 1 des Gesetzes über die Vergabe von Subventionen nach Landesrecht 

(LSubvG) vom 1. März 1977 (GBl. S. 42). 

 

 

13. Prüfungsrecht des Rechnungshofs 

 

Der Rechnungshof ist berechtigt, bei der Zuwendungsempfängerin oder dem Zu-

wendungsempfänger zu prüfen (§ 91 LHO). 

 

14. Inkrafttreten 

 

Die Richtlinie tritt mit Veröffentlichung auf der Internetseite des Ministeriums für 

Verkehr in Kraft und am 31. Dezember 2021 außer Kraft. 

 



Dietrich Murswiek 

Klimaschutz und Grundgesetz.  
Wozu verpflichtet das „Staatsziel Umweltschutz“? * 

I. Einleitung 

Die Deutschen schätzen ihre Verfassung so sehr, dass sie alles, was Ihnen lieb und wertvoll 
ist, darin aufgehoben wissen wollen. Politiker übertreffen sich in immer neuen Forderungen, 
bestimmte Rechte, Pflichten oder Prinzipien im Grundgesetz zu „verankern“. Zuletzt waren 
es die Nachhaltigkeit und der Klimaschutz, deren Aufnahme in das Grundgesetz gefordert 
wurde. Auch der bayerische Ministerpräsident Söder möchte das Wort „Klimaschutz“ ins 
Grundgesetz schreiben und meint wohl, dass dies die richtige Antwort auf eine „Jahrhunder-
taufgabe“ sei. Wer die Forderung nach einer Verfassungsänderung erhebt, sollte sich aller-
dings vorher informieren, was die geltende Verfassung zu seinem Thema sagt. Die Forde-
rung, Nachhaltigkeit oder Klimaschutz ins Grundgesetz zu schreiben, läuft juristisch ins 
Leere, denn beides steht bereits im Grundgesetz. Sowohl zum Klimaschutz als auch zur 
Nachhaltigkeit im Umgang mit natürlichen Ressourcen verpflichtet schon die geltende Ver-
fassung in Art. 20a GG – wenn auch mit anderen Worten.  

II. Zum Nachhaltigkeitsprinzip 

Nach Art. 20a GG sind alle Staatsorgane verpflichtet, die natürlichen Lebensgrundlagen 
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen zu schützen. Diese als „Staatsziel 
Umweltschutz“ bezeichnete Norm bringt mit der generationenübergreifenden Zukunftsver-
antwortung für die natürlichen Lebensgrundlagen, die Umweltgüter, das ökologische Nach-
haltigkeitsprinzip zum Ausdruck: Wir dürfen die Umweltgüter nutzen. Darauf sind wir als 
Menschen angewiesen; sie sind unsere Existenzgrundlage. Aber wir dürfen sie nur so nutzen, 
dass sie für künftige Generationen erhalten bleiben und auch von diesen genutzt werden 
können. Das Nachhaltigkeitsprinzip wird besonders gut in dem forstwirtschaftlichen Grund-
satz anschaulich, dass man den Wald zwar durch Holzeinschlag als Wirtschaftsgut nutzt, 
aber durch Neupflanzungen dafür sorgt, dass der Bestand im ganzen erhalten bleibt. Im ein-
zelnen hat das Nachhaltigkeitsprinzip viele Facetten. Wird etwa durch ein Infrastrukturpro-
jekt ein Biotop zerstört, muss an anderer Stelle ein neues angelegt werden. Insgesamt – so 
lässt sich als Leitlinie Art. 20a GG entnehmen – darf trotz allen mit unserer Wirtschaftstä-
tigkeit, mit unseren Freizeitaktivitäten und überhaupt mit unserem Leben verbundenen Um-
weltbeeinträchtigungen der Gesamtzustand der Umwelt sich nicht verschlechtern.  

Schriebe man das Wort „Nachhaltigkeit“ ausdrücklich ins Grundgesetz, so würde sich hieran 
nichts ändern – es sei denn man wollte zur ökologischen noch die finanzielle Nachhaltigkeit 
hinzufügen, die bisher nur partiell durch die „Schuldenbremse“ im Grundgesetz abgesichert 
ist. 

 
*  Vortrag auf einer Veranstaltung des Wirtschaftsbeirats der Union e.V., Ausschuss Ordnungspolitik, 

Grundsatzfragen, in München am 22.10.2019. 
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Das Nachhaltigkeitsprinzip ist seit Ende der 1980er Jahre völlig zu Recht zum umweltpoli-
tischen Leitprinzip avanciert. Denn es leitet zu einem vernünftigen, langfristig ausgerichte-
ten Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen an, ohne unsere Angewiesenheit auf die 
ökonomische Nutzung der Ressourcen infrage zu stellen. Es gibt für die erneuerbaren Um-
weltgüter die Regel vor, dass ihre Abbaurate auf Dauer die natürliche Wachstums- bezie-
hungsweise Regenerationsrate nicht überschreitet. Der Eintrag von Stoffen in die Umwelt 
soll auf Dauer die natürliche Aufnahme- bzw. Anpassungskapazität der Umweltgüter nicht 
überschreiten. Mit nicht erneuerbaren Ressourcen muss sparsam umgegangen werden, und 
nach Möglichkeit sollen sie nur in dem Maße verbraucht werden, in dem funktionsgleiche 
Substitute geschaffen werden können.  

III. Klimaschutz als Verfassungsziel 

Und wie steht es mit dem Klimaschutz? Auch der kommt als Wort im Grundgesetz nicht 
vor. Der Sache nach ist der Staat zum Klimaschutz aber ebenfalls bereits durch die Umwelt-
schutzvorschrift verpflichtet.  

Rechtlich muss man sich zunächst klarmachen, worum es dabei geht. Der Begriff „Klima-
schutz“ ist ein sehr verkürztes Schlagwort. Wir schützen nicht das Klima. Das Klima ist gar 
kein sinnvolles Schutzgut. Wir wollen uns gegen eine menschengemachte Erderwärmung 
schützen. Und der Kampf gegen die Erderwärmung wird nicht um seiner selbst willen ge-
führt, sondern er wird deshalb geführt, weil man schwerwiegende negative Folgen für die 
Umwelt und mittelbar dann für die Menschen befürchtet. Klimaschutz ist also Umwelt-
schutz. Er macht überhaupt nur Sinn, wenn man ihn als Umweltschutz versteht. Allen Be-
mühungen um den Klimaschutz liegt die Annahme einer Wirkungskette zugrunde, die bei 
den anthropogenen Treibhausgasemissionen ansetzt, von diesen aus zu einer Erhöhung der 
durchschnittlichen Erdtemperatur infolge des Treibhauseffekts der Klimagase schlussfol-
gert, und dann zu Prognosen über dramatische Umweltveränderungen kommt, die sich auf 
die Lebensbedingungen der Menschen negativ auswirken können. 

Weil Klimaschutz also Umweltschutz ist, fällt er in den Anwendungsbereich unserer grund-
gesetzlichen Umweltschutzvorschrift, Art. 20a. Wenn es zutrifft, dass die Emission von CO2 
und anderen Treibhausgasen wesentlich für den Klimawandel verantwortlich ist, und wenn 
es außerdem zutrifft, dass wegen des Klimawandels schwerwiegende Beeinträchtigungen 
der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen zu erwarten sind, dann ist eine Klimapoli-
tik, die dem entgegenwirkt, bereits nach geltendem Verfassungsrecht verbindliche Pflicht 
der Staatsorgane. Der Staat ist zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen verpflichtet – 
gleichgültig, wodurch sie beeinträchtigt werden, und selbstverständlich auch dann, wenn die 
Beeinträchtigung durch CO2-Emissionen erfolgt oder durch Vernichtung von sogenannten 
„Senken“ (beispielsweise Wäldern), die CO2 aus der Luft entnehmen und chemisch umwan-
deln.  

Verfassungsrechtlich unterscheidet sich die Pflicht zum Klimaschutz nicht von anderen Um-
weltschutzpflichten. Art. 20a GG statuiert eine einheitliche Umweltschutzpflicht. Alle 
Staatsorgane sind – im Rahmen ihrer Kompetenzen – verpflichtet, die natürlichen Lebens-
grundlagen dauerhaft zu erhalten. Der Staat muss sie gegen durch menschliche Aktivitäten 
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hervorgerufene Beeinträchtigungen schützen, gleichgültig um welche Art von Beeinträchti-
gungen es sich handelt. Die Klimaproblematik bezeichnet einen von vielen möglichen Be-
einträchtigungspfaden – die Beeinträchtigung von Umweltgütern als indirekte Folge der 
Emission von CO2 und anderen Treibhausgasen.  

Was die Aufgabe des Klimaschutzes von anderen Umweltschutzaufgaben unterscheidet, 
sind vor allem zwei Aspekte: Zum einen sind die angenommenen Folgen der Erderwärmung 
besonders katastrophal und dramatisch. Diese Folgen abzuwehren, ist aus Sicht der 
Klimapolitiker sogar die größte Herausforderung, vor der die Staaten heute stehen. Und zum 
anderen handelt es sich um eine Aufgabe, die kein Staat alleine lösen kann. Der menschen-
gemachte Klimawandel ist ein globales Umweltproblem, das nur global gelöst werden kann. 
Da es aber keinen Weltstaat gibt, stehen wir vor dem Problem, dass in der fragmentierten 
Staatenwelt die einzelnen Staaten nur Fragmente einer Lösung beitragen können und dass 
nur in der Zusammenarbeit aller oder jedenfalls der wichtigsten Staaten eine konsistente 
Lösung gefunden werden könnte. 

Ich spreche jetzt nicht über internationale Politik und auch nicht über die bislang spärlichen 
völkerrechtlichen Lösungsansätze. Aber den globalen Charakter des vor uns liegenden Pro-
blems muss man vor Augen haben, um beurteilen zu können, wozu nationale Politik in die-
sem Kontext in der Lage ist und was die nationale Verfassung von den Politikern fordert. 

Wenn ich hier von „menschengemachter Erderwärmung“ spreche, dann stelle ich damit 
keine These über naturwissenschaftlich zu beurteilende Zusammenhänge auf. Ich behaupte 
nicht, dass die anthropogenen Treibhausgasemissionen den Klimawandel verursachen, son-
dern ich unterstelle es. Bei meinen juristischen Betrachtungen gehe ich davon aus, dass die 
Annahmen des IPPC und der Mehrheit der Klimawissenschaftler zutreffen. Ob diese An-
nahmen richtig sind, kann ich nicht kraft eigener Kompetenz beurteilen, und diese Frage ist 
nicht Thema meines Vortrags.  

Als Verfassungsrechtler beobachte ich allerdings mit einiger Sorge, dass die Strömung in 
Politik und Wissenschaft, die klimapolitisch die Oberhand gewonnen hat und nun auf einer 
gewaltigen Woge von medial gehypten Massendemonstrationen reitet, von einer absoluten 
Wahrheitsgewissheit besessen zu sein scheint und kraft dieser Selbstgewissheit jedes zwei-
felnde Argument zu tabuisieren versucht. Wissenschaftler, die Gegenpositionen vertreten, 
werden als „Klimaleugner“ gebrandmarkt und verbal in die Ecke von Holocaustleugnern 
gestellt – das kann nicht die Diskussionskultur einer freien Gesellschaft sein. 

Also noch einmal: Ich gehe davon aus, dass die unter den Klimawissenschaftlern vorherr-
schende Auffassung zutrifft, und frage: Was verlangt Art. 20a GG im Hinblick auf die be-
fürchteten Folgen der anthropogenen Erderwärmung für die Umwelt von Bundesregierung 
und Bundestag? Haben unsere Staatsorgane bisher zu wenig für den Klimaschutz getan, weil 
alle bisherigen Maßnahmen nach Ansicht der Bundeskanzlerin nur „Pillepalle“ waren? Ist 
die Bundesregierung erst von Greta Thunberg aufgeweckt worden? Oder genügen die jetzt 
beschlossenen Maßnahmen immer noch nicht den Anforderungen des Grundgesetzes? 

Art. 20a GG enthält keine detaillierten umweltpolitischen Handlungspflichten, sondern eine 
sehr allgemein gefasste Grundsatzverpflichtung, wie das der Natur verfassungsrechtlicher 
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Normierungen entspricht: „Der Staat schützt – auch in Verantwortung für die künftigen Ge-
nerationen – die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere“, heißt es dort. Die Vorschrift 
enthält keine Aussagen über das anzustrebende Schutzniveau und keine Aussagen über die 
Mittel des Schutzes, die der Staat einsetzen muss, um das Ziel des Art. 20a GG zu erreichen. 

Wir Verfassungs- und Umweltjuristen haben uns aber bemüht, mit den Mitteln der Verfas-
sungsinterpretation dieser Norm jedenfalls einige konkrete Vorgaben zu entnehmen, die 
auch juristisch durchsetzbar sein könnten. Ich möchte nur thesenartig die Ergebnisse skiz-
zieren: 

 Der Staat darf im Hinblick auf erhebliche Umweltbeeinträchtigungen nicht völlig untätig 
bleiben.  

 Er darf nicht selbst die Zerstörung von natürlichen Lebensgrundlagen betreiben oder ihre 
Zerstörung durch Dritte fördern. 

 Er ist zur Ressourcenschonung im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips verpflichtet. 

 Zu einem bestmöglichen Umweltschutz verpflichtet Art. 20a GG nicht; die Staatsorgane 
haben erhebliche Gestaltungsspielräume auch hinsichtlich des Schutzniveaus. Aber man 
kann dieser Vorschrift ein Verschlechterungsverbot entnehmen. Durch staatliche Ent-
scheidungen darf der Umweltzustand nicht allgemein verschlechtert werden. 

 Eingriffe in die Integrität von Umweltgütern sind rechtfertigungsbedürftig. Daraus folgt 
auch, dass vermeidbare Umweltbeeinträchtigungen im Prinzip mit Art. 20a GG unver-
einbar sind. Was vermeidbar ist, muss allerdings unter Berücksichtigung der Vermei-
dungskosten ermittelt werden.  

 Im Hinblick auf die Vermeidung von Umweltschäden gilt der allgemeine Grundsatz, 
dass der Staat umso größere Schutzvorkehrungen treffen muss, je größer das Risiko für 
die betroffenen Schutzgüter ist. 

Was ergibt sich aus diesen Anforderungen für den Klimaschutz? Wir gehen davon aus, dass 
die Emission von CO2 und anderen Treibhausgasen zu schwerwiegenden Umweltschäden 
führen wird, wenn die Emissionen nicht drastisch reduziert werden. Man kann nicht sagen, 
dass der Staat in dieser Hinsicht völlig untätig gewesen ist. Vielmehr gibt es seit vielen Jah-
ren eine Klimaschutzgesetzgebung, die immer neue Verbote, Produkt- und Produktionsan-
forderungen, Fördermaßnahmen und Preiserhöhungen, die zur Sparsamkeit mit Kohlen-
stoffträgern anreizen können, hervorgebracht hat. Man muss auch berücksichtigen, dass die 
Zuständigkeit für die Umweltgesetzgebung heute zu sehr großen Teilen bei der EU liegt und 
dass es auch dort umfangreiche Klimaschutznormierungen gibt – nicht nur Maßnahmen wie 
das Glühbirnenverbot, sondern auch das leider bisher auf einige Wirtschaftssektoren be-
schränkte marktwirtschaftliche Instrument des Emissionshandels.  

Das Ganze war auch keineswegs erfolglos. Im Vergleich zum Basisjahr 1990, auf das sich 
die Verpflichtungen beziehen, die die Industriestaaten im Kyoto-Protokoll eingegangen wa-
ren, haben wir in Deutschland unsere Treibhausgasemissionen um rund 30 % reduziert. Die 
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Verpflichtung aus dem Kyoto-Protokoll betrug nur 8 %. Deutschland hatte im Rahmen der 
EU aber eine Verpflichtung zur Reduktion um 21 % übernommen, während Staaten wie 
Griechenland, Portugal, Spanien und Irland ihre Emissionen noch erheblich steigern durften. 
Ein großer Teil der Emissionsreduktion geht freilich auf die Stillegung vieler emissionsin-
tensiver Anlagen in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung zurück. 

Das freiwillig übernommene Ziel, die nationalen Emissionen bis 2020 um 40 % zu senken, 
wird Deutschland verfehlen. Seit einem Jahrzehnt gibt es trotz des hohe Milliardensubven-
tionen verschlingenden Ausbaus von Solar- und Windenergie (rund 25 Milliarden pro Jahr) 
keine wesentlichen Fortschritte bei der Emissionsreduzierung. Das mag mit der Stillegung 
CO2-freier Atomkraftwerke zusammenhängen, wohl auch mit der Kompensation wachsen-
den Energieverbrauchs, und nicht zuletzt damit, dass ein wesentlicher Teil nationaler CO2-
Vermeidungsanstrengungen wirkungslos verpuffen musste, weil er im Rahmen des EU-
Emissionshandelssystems gar keine Wirkung entfalten konnte. Darauf komme ich gleich 
noch zurück. 

Hätte die Bundesregierung also mehr für den Klimaschutz tun müssen als sie getan hat? Oder 
hat sie durch mangelnde CO2-Minderungsanstrengungen Art. 20a GG verletzt? Ich meine: 
nein. Sie hat nationale Maßnahmen ergriffen. Sie hat sich auf europäischer Ebene für besse-
ren Klimaschutz eingesetzt, und sie hat auf völkerrechtlicher Ebene ebenfalls für besseren 
Klimaschutz verhandelt. Mehr musste sie im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Gestal-
tungsspielräume nicht tun. 

Nun hat mein Kollege Christian Callies neulich in der FAZ darauf hingewiesen, dass ein 
Sicherheitsabstand zu „Kipppunkten“ eingehalten werden müsse, an denen Umweltbelastun-
gen in katastrophale Folgen umschlagen. Sowohl nach EU-Recht als auch nach deutschem 
Verfassungsrecht, so argumentiert er, dürften ökologische Belastungsgrenzen nicht ausge-
schöpft werden. Das ist richtig. Das Vorsorgeprinzip verarbeitet so die Ungewissheit dar-
über, wo solche Belastungsgrenzen genau verlaufen. 

Auch wenn man Callies noch in der Annahme folgt, für Treibhausgasemissionen ließen sich 
„planetare Belastungsgrenzen“ definieren, ist jedoch die von ihm vertretene Auffassung, sol-
che Belastungsgrenzen stellten eine „absolute Grenze“ für politische Gestaltungsspielräume 
und Abwägungen deutscher Staatsorgane dar, nicht plausibel. Callies verkennt, dass die be-
fürchtete „Klimakatastrophe“ ein globales Problem ist, dessen Ursachen nur zu einem sehr 
geringen Anteil in Deutschland mit seinen zwei Prozent Emissionsanteil liegen. Es ist völlig 
unmöglich ist, durch Maßnahmen in Deutschland den Anstieg der Erdtemperatur aufzuhal-
ten oder auch nur nennenswert zu verlangsamen. Aus diesem Umstand folgt nicht, dass die 
Bundesregierung zur Minderung der Treibhausgasemissionen überhaupt nichts tun muss. 
Aber dieser Umstand eröffnet große politische Spielräume, im Rahmen derer entschieden 
werden kann, was ein sinnvoller und angemessener deutscher Beitrag für den Klimaschutz 
ist. 

Wenn Callies, um nochmals auf seinen Beitrag einzugehen, von der Bundesregierung ein 
„kohärentes und rechtsverbindliches Schutzkonzept“ einfordert, mit dem sichergestellt wird, 
dass die „planetaren Belastungsgrenzen“ nicht überschritten werden, und wenn er dies zu 
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einer verfassungsrechtlichen Pflicht erklärt, dann will er die Bundesregierung zu etwas fak-
tisch Unmöglichem verpflichten. Ein solches Schutzkonzept könnte nur eine Weltregierung 
aufstellen oder eine Staatenkonferenz beschließen. Callies berücksichtigt auch nicht, dass es 
bei der Klimapolitik nicht nur um naturwissenschaftlich begründbare Wirkungszusammen-
hänge geht, sondern auch um die Verteilung von Ressourcennutzungsbefugnissen zwischen 
den Staaten. Und die Verteilungsfrage – welche Mengen CO2-Äquivalente dürfen in den 
einzelnen Staaten emittiert werden? – regelt nicht die nationale Verfassung, sondern die Ant-
wort muss international ausgehandelt werden. Die Bundesregierung ist zur Mitwirkung an 
der Ausarbeitung eines globalen Klimaschutzkonzepts verpflichtet. Aber sie kann ein sol-
ches Konzept nicht durch nationale Politik ersetzen. Deshalb ist sie verfassungsrechtlich 
auch nicht verpflichtet, klimapolitisch motivierte Maßnahmen zu ergreifen, die die deutsche 
Wirtschaft im internationalen Wettbewerb benachteiligen, aber zur Vermeidung des An-
stiegs der Durchschnittstemperatur nichts bewirken können, weil es an entsprechenden 
Emissionsminderungen der Hauptemittentenstaaten fehlt. 

Die Verteilungsfrage lässt sich übrigens auch nicht einfach anhand des Pro-Kopf-Maßstabes 
beantworten, wie viele Klimapolitiker das tun. Auch Bundeskanzlerin Merkel argumentiert 
ja, Deutschland trage zwar nur zwei Prozent zu den weltweiten CO2-Emissionen bei, habe 
aber nur ein Prozent der Weltbevölkerung. Aus dem Umstand, dass die deutschen Pro-Kopf-
Emissionen doppelt so hoch sind die im weltweiten Durchschnitt folgert sie, dass wir viel 
mehr für den Klimaschutz tun müssten als andere.  

Das Argument ist nicht völlig verkehrt. Aber es ist eindimensional und übergeht wesentliche 
Aspekte, die bei der Verteilungsfrage berücksichtigt werden könnten. Beispielsweise könnte 
man diskutieren, ob die bei der Produktion von Gütern entstehenden Emissionen – wie bisher 
üblich – dem Staat des Produktionsstandorts oder ob sie dem Staat des Konsums dieser Güter 
zugerechnet werden sollen. Außerdem gibt der Pro-Kopf-Maßstab den Staaten mit großem 
Bevölkerungswachstum einen Vorteil bei der Ressourcenverteilung, während Staaten, in de-
nen die Bevölkerung schrumpft oder jedenfalls stabil ist, bestraft werden, obwohl sie doch 
demographisch zur Ressourcenschonung beitragen.  

Ich kann keine perfekte Lösung für dieses Thema anbieten. Aber ein Industriestaat mit Ex-
portüberschuss, der zugleich eine schrumpfende Bevölkerung hat, muss sich klimapolitisch 
keineswegs in die Defensive bringen lassen, indem er den Pro-Kopf-Maßstab als etwas hö-
herer Eingebung Entsprungenes vorbehaltlos akzeptiert. 

Ich sage das nicht, um für Untätigkeit zu plädieren. Die deutschen Staatsorgane sind verfas-
sungsrechtlich dazu verpflichtet, zur Abwendung der infolge der anthropogenen Erderwär-
mung befürchteten Umweltkatastrophe einen angemessenen Beitrag zu leisten. Was konkret 
getan werden muss, ist damit aber nicht gesagt. Die Verfassung schränkt die Gestaltungs-
möglichkeiten der Politik insofern nicht ein und lässt Raum für die Auswahl der ökonomisch 
effizientesten und am schnellsten wirkenden Mittel. Sie lässt vor allem Raum für demokra-
tischen Streit über die beste Politik.  

Weitergehende Verpflichtungen für den Klimaschutz ergeben sich aus dem Grundgesetz 
nicht. Und daran würde sich nichts ändern, wenn man den Klimaschutz ausdrücklich in das 
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Grundgesetz schriebe, etwa mit den Worten: „Der Staat schützt die natürlichen Lebens-
grundlagen, die Tiere und das Klima.“  

Eine neue Verfassungsnorm zum Klimaschutz brauchen wir also nicht.  

IV. Zur verfassungsrechtlichen Problematik von Umweltkonflikten am Beispiel der 
CO2-Vermeidung durch Ausbau der Windenergie 

Die ausdrückliche Normierung eines Staatsziels „Klimaschutz“ könnte sich für den Umwelt-
schutz sogar kontraproduktiv auswirken. Denn sie könnte die Politik dazu anleiten, den Kli-
maschutz zu verabsolutieren. Dabei kann der Klimaschutz kein Selbstzweck sein – es geht 
stets um den Schutz der Umwelt beziehungsweise der Lebensgrundlagen der Menschen. Es 
gibt zwar keinen Widerspruch zwischen Klimaschutz und Umweltschutz, aber die Mittel des 
Klimaschutzes können durchaus mit dem Umweltschutz in Konflikt geraten. Nicht alles, was 
dem Klimaschutz dient, ist umweltpolitisch automatisch gut. Werden für den Klimaschutz 
Bäume gepflanzt, verbessert das die Umweltqualität. Werden finanzielle Anreize zur Ver-
meidung zur Verminderung von CO2-Emisssionen gesetzt, dient das dem Umweltschutz 
(vorausgesetzt, dass sie die Emissionen nicht ins Ausland verlagern). Wenn aber Technolo-
gien gefördert werden, die einerseits zur Verminderung der CO2-Emissionen beitragen, aber 
andererseits die Umwelt schädigen, haben wir ein Problem. Dann muss abgewogen werden, 
ob der Nutzen dieser Technologie für den Klimaschutz – genauer für die Vermeidung von 
Umweltschäden, die durch menschengemachte Erderwärmung entstehen – größer ist als die 
Umweltschäden, die von dieser Technologie verursacht werden. 

Dieses Problem stellt sich zum Beispiel für die Förderung der Energieerzeugung aus Bio-
masse, und es stellt sich ganz besonders in bezug auf die Windkraft in Deutschland. Wind-
kraftanlagen schreddern Vögel und Fledermäuse und verkleinern ihre Lebensräume, töten 
Myriaden von Insekten, verursachen potentiell gesundheitsschädlichen Infraschall und be-
einträchtigen das Lebensgefühl der in ihrer Nähe wohnenden Menschen auf schwerwiegende 
Weise. In vielen Fällen muss Wald gerodet werden. Und vor allem: Windräder verunstalten 
die Landschaft. Die Windparks machen aus Natur- und Kulturlandschaften häßliche Indu-
strielandschaften. Sie zerstören Räume, in denen Menschen sich heimisch fühlen können. 
Wenn die Bundesregierung ihre ambitionierten Klimaschutzziele allein mit Hilfe der Wind- 
und Solarenergie erreichen will und CO2-freie Alternativen wie den Dual Fluid Reaktor (also 
inhärent sichere Kernenergie ohne langlebige Rückstände) nicht in Betracht zieht, muss – 
wie Experten berechnet haben – die installierte Leistung an Windkraft und Photovoltaik bei 
gleichbleibendem Energieverbrauch versiebenfacht werden. Die Zahl der Windkraftanlagen 
wird sich selbst bei Verdoppelung ihrer Leistung mehr als verdreifachen müssen, von heute 
fast 30.000 auf vielleicht 100.000. Deutschland wird nicht mehr wiederzuerkennen sein.  

Der Bau und Betrieb von Windkraftanlagen ist ein typisches Beispiel für einen Umweltnut-
zungskonflikt. Windkraftanlagen dienen einem ökonomischen Zweck, der Erzeugung von 
Energie. Sie sollen auch einem ökologischen Zweck dienen, nämlich CO2-Emissionen von 
mit fossilen Brennstoffen befeuerten Kraftwerken zu substituieren und auf diese Weise dem 
Klimaschutz und somit dem Umweltschutz dienen. Auf der anderen Seite aber verursachen 
sie schwerwiegende Umweltbeeinträchtigungen. Nicht nur die Atmosphäre, die mit CO2-
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Emissionen belastet wird, ist ein Schutzgut des Art. 20a GG, sondern auch die wildlebenden 
Tiere, die durch Windräder getötet werden, die Bäume, die zu ihrem Bau gerodet werden, 
die Böden, die für Zufahrtswege versiegelt werden oder in die Betonfundamente eingelassen 
werden, stehen unter dem Schutz von Art. 20a GG. Und nicht zuletzt die Landschaft. Zu den 
natürlichen Lebensgrundlagen, die der Staat zu schützen verpflichtet ist, gehören nicht nur 
die Naturgüter als physische Güter. Auch die ästhetische Gestalt der Landschaft ist zu schüt-
zen. Es ist ein verkürztes materialistisches Verständnis des Begriffs „Lebensgrundlagen“, 
nur physische Wirkungen auf das menschliche Leben in Betracht zu ziehen und psychische 
zu ignorieren. Die Landschaftszerstörung durch Windparks ist eines der Hauptprobleme der 
Energiewende. 

Wenn bestimmte Projekte einerseits dem Umweltschutz dienen, andererseits aber die Um-
welt schädigen, verlangt Art. 20a GG eine Abwägung. Es kommt darauf an, ob der Nutzen 
oder der Schaden für die Umwelt überwiegt. 

Derart massive Eingriffe in Natur und Landschaft, wie die Windkraft sie verursacht, ließen 
sich nach Art. 20a GG nur rechtfertigen, wenn die Umweltschäden, die durch den massiven 
Ausbau der Windkraft abgewendet werden, mindestens genauso groß wären wie die Schä-
den, die dieser Ausbau verursacht. In den Augen der Klimaaktivisten rechtfertigt die ökolo-
gische Apokalypse, die sie als Folge der Erderwärmung an die Wand malen, jede noch so 
drastische Abwehrmaßnahme. Was ist die Ästhetik der Landschaft gegen den Weltunter-
gang, den es klimapolitisch sofort und mit allen Mitteln abzuwenden gilt?  

Aber eine solche Argumentation verfehlt das Nachhaltigkeitsprinzip und geht an den Anfor-
derungen des Grundgesetzes völlig vorbei. Die Förderung der Windenergie am Maßstab von 
Art. 20a GG zu messen, verlangt, die konkreten ökologischen Vorteile mit den konkreten 
Nachteilen zu bilanzieren. Der konkrete ökologische Gewinn der Windräder ist nicht die 
Vermeidung der Klimakatastrophe. Der konkrete ökologische Gewinn der Windräder ist der 
Beitrag, den sie zur Vermeidung von CO2-Emissionen leisten. Dieser konkrete Beitrag muss 
deshalb daraufhin abgeschätzt werden, in welchem Maße er die Erderwärmung und ihre be-
fürchteten Folgen mindert. In diesem Minderungsbeitrag besteht der ökologische Nutzen der 
Windkraft.  

Wie groß ist dieser Nutzen? Die gegenwärtig in Deutschland installierten Windräder substi-
tuieren nach den Zahlen des Umweltbundesamtes für 2018 rund 75 Millionen Tonnen CO2-
Äquivalente, die bei Erzeugung des Stroms mit Kohlekraftwerken emittiert würden.  

Das klingt nach viel. Eine Vorstellung davon, wieviel oder wie wenig das ist, bekommt man, 
wenn man die Zahl mit dem sogenannten Cap vergleicht. Das ist das Gesamtvolumen der 
im europäischen Emissionshandelssystem erlaubten Emissionen, für die Emissionserlaub-
nisse vergeben werden. Dieses Gesamtvolumen liegt noch immer bei über 1.800 Millionen 
Tonnen.  

Rechtfertigt also die Substitution von 75 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten im Hinblick 
auf den dadurch zu erwartenden Umweltnutzen die dadurch verursachten Umweltschäden? 
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Lassen wir außer Acht, dass die erneuerbaren Energien zunächst einmal emissionsfreien 
Strom aus Kernkraftwerken substituieren müssen, und insoweit die Klimabilanz nicht ver-
bessern. Auch wenn wir dies nicht berücksichtigen, ist der von ihnen in Deutschland gene-
rierte Beitrag zum Klimaschutz gegenwärtig dennoch gleich oder nahe Null. Das liegt daran, 
dass die Energieerzeugung zu denjenigen Wirtschaftssektoren gehört, deren CO2-
Emissionen durch das europäische Emissionshandelssystem gesteuert werden. Die in der 
Europäischen Union zulässige jährliche Gesamtmenge an Emissionen ist unionsrechtlich 
festgelegt und wird im Rahmen des Emissionshandelssystems auf die Unternehmen verteilt. 
Wenn deutsche Energieversorgungsunternehmen weniger CO2 emittieren, weil sie Koh-
lestrom durch Windkraftstrom ersetzen, können sie die zur Emission berechtigenden Zerti-
fikate an der Börse verkaufen. Sie werden dann von Unternehmen, die mehr CO2 emittieren 
wollen als sie bisher dürfen – beispielsweise von Kohlekraftwerksbetreibern in Polen oder 
Tschechien – gekauft. In Deutschland eingesparte Zertifikate führen tendenziell zu zusätzli-
chen Emissionen in anderen EU-Staaten. Die Gesamtmenge des emittierten CO2 in der EU 
bleibt im wesentlichen gleich. Für den Klimaschutz ist in diesem System der Erfolg der in 
Deutschland mit hohen Milliardensubventionen erreichten CO2-Einsparung annähernd Null. 
Denn für das Klima ist es gleichgültig, ob CO2 in Deutschland, in Polen oder sonstwo emit-
tiert wird. Die Gesamtmenge ist entscheidend, und Maßnahmen, die nur dazu führen, dass 
die Emissionen in ein anderes Land verlagert werden, bringen dem Klimaschutz nichts.  

Die Abwägung, die Art. 20a GG bei staatlichen Programmen mit weitreichenden Umwelt-
auswirkungen verlangt, geht deshalb eindeutig zulasten der Windenergie aus: Ihr Schaden 
für die Umwelt ist groß; einen Nutzen für die Begrenzung der Erderwärmung und der durch 
sie befürchteten Umweltschäden hat sie nicht. Zumindest unter den gegebenen Rahmenbe-
dingungen des europäischen Emissionshandelssystems ist die staatliche Förderung der Win-
denergie deshalb verfassungswidrig. 

Nun könnte man freilich diese Rahmenbedingungen ändern. Man könnte etwa die durch 
neue Windkraftanlagen freiwerdenden Emissionszertifikate vom Markt nehmen. Dann hätte 
man eine echte CO2-Einsparung. Ließen sich damit die Schäden rechtfertigen, die die Wind-
räder an Natur und Landschaft verursachen? Das hinge davon ab, wie groß die Schäden sind, 
die durch diese CO2-Einsparung verhindert werden. Ob sie überhaupt irgendwelche potenti-
ellen Schäden verhindern, hängt davon ab, um wieviel sie den Anstieg der Erdtemperatur 
vermindern. Wieviel das ist, wissen wir nicht. Es spricht einiges dafür, dass es gar nichts ist. 
Zu den weltweiten Emissionen trägt Deutschland nur noch rund zwei Prozent bei. Selbst der 
totale Ausstieg aus der Kohlenstoffwirtschaft, also die annähernd hundertprozentige Ver-
meidung von CO2-Emissionen in Deutschland, die jetzt mittelfristig angestrebt werden soll, 
wird deshalb den Anstieg der Erdtemperatur nicht nennenswert beeinflussen können. Und 
der Anteil, den der Ausbau der Windenergie an der Minderung der deutschen Emissionen 
hat, ist so gering, dass sein Effekt auf die Entwicklung der durchschnittlichen Erdtemperatur 
völlig unbedeutend sein dürfte. Es wird wohl weniger als ein Tausendstel Grad sein, um das 
die Erderwärmung vermindert werden könnte, wenn die Zahl der Windräder verdreifacht 
wird – eine Auswirkung, die für das Klima völlig unerheblich ist und die keinerlei Folge-
wirkungen für die Umwelt hat. Dies festzustellen hat nichts mit „Leugnung“ oder „Verharm-
losung“ des menschengemachten Klimawandels zu tun. Ich gehe ja von den offiziellen Er-
kenntnissen und Zahlen des IPCC, des Umweltbundesamts und der herrschenden Meinung 
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der Klimawissenschaftler aus. Auf der Basis dieser offiziellen Daten und dieser herrschen-
den Meinung aber bleibt festzuhalten: Ob in Deutschland 70.000 neue Windräder gebaut 
werden oder nicht, ist für die Rettung der Welt vor der befürchteten Klimakatastrophe völlig 
gleichgültig. Kein Eisbär wird sterben, und der Meeresspiegel wird sich nicht einen Milli-
meter heben, wenn kein einziges neues Windrad gebaut wird.  

Das heißt nicht, dass man in Deutschland nichts für den Klimaschutz tun sollte. Dass der 
deutsche Beitrag angesichts des geringen Anteils an den weltweiten Emissionen nur gering 
sein kann, ist kein tragfähiges Gegenargument gegen deutsche Klimaschutzmaßnahmen. 
Man kann den Klimawandel nur bekämpfen, wenn jeder Staat seinen Beitrag dazu leistet. 
Und Deutschland als Industriestaat hat – wie alle anderen Industriestaaten – eine besondere 
Verantwortung für den Klimaschutz, weil die Industriestaaten die Atmosphäre schon sehr 
viel länger mit ihren Emissionen belasten als Schwellenländer und Entwicklungsländer. An-
strengungen zur Reduktion von Treibhausgasen sind deshalb notwendig, auch große und 
kostenträchtige Anstrengungen.  

Aber das kann nicht bedeuten, dass zum Klimaschutz Mittel eingesetzt werden, deren Scha-
den für die Umwelt eindeutig viel größer ist als ihr Nutzen. Für die Förderung der Windener-
gie trifft dies auch dann zu, wenn ihre CO2-Einsparungen in Deutschland nicht lediglich in 
andere Länder verschoben werden.  

Deutschland kann viel für den Klimaschutz tun, ohne zugleich die Umwelt zu schädigen. 
Der Klimawandel ist ein globales Problem, und an welcher Stelle – in welchem Land – die 
Emissionen reduziert werden, ist für das Klima völlig gleichgültig. Das eröffnet viele Mög-
lichkeiten zu einer Treibhausgasminderungspolitik ohne nachteilige ökologische Folgen. 
Nur stichwortartig ein paar Beispiele: Finanzierung von Aufforstungs- und Waldschutzpro-
jekten in Ländern der Dritten Welt, Finanzierung von emissionsarmen Kraftwerken in 
Schwellenländern, durch die emissionsintensive Kraftwerke ersetzt werden, Finanzierung 
von Wasser- oder Solarkraftwerken oder anderen Anlagen zur regenerativen Energieerzeu-
gung in Ländern, in denen es dafür gute Voraussetzungen gibt. So ließe sich mit einem 
Bruchteil der Kosten ein Vielfaches des Nutzens für den Klimaschutz erreichen im Vergleich 
zu Maßnahmen im deutschen Energiesektor, wo die Steigerung der Effizienz wegen der in 
den vergangenen Jahrzehnten schon erbrachten Effizienzverbesserungen jetzt sehr hohe 
Grenzkosten verursacht. Das schließt nicht aus, dass es auch in Deutschland noch Möglich-
keiten ökonomisch effizienter und ökologisch sinnvoller Klimaschutzmaßnahmen gibt. 
Dazu gehört auch die Erstreckung des Emissionshandels auf die bisher noch nicht vom eu-
ropäischen Emissionshandelssystems erfassten Sektoren. Aber die weitere Subventionierung 
der Windenergie passt nicht in dieses System; sie ist hochgradig ineffizient und verbrennt 
hohe Milliardenbeträge ohne Effekt für den Klimaschutz. 

Wer eine politische Weichenstellung, die auf eine Verdoppelung oder Verdreifachung der 
Windkraftanlagen in Deutschland hinausläuft und immense Umweltbeeinträchtigungen ver-
ursachen wird, durchsetzen will, hat die Argumentationslast dafür, dass der ökologische Nut-
zen größer ist als diese Schäden. Die Bundesregierung hat nicht einmal ihre aus Art. 20a GG 
folgende Begründungspflicht, geschweige denn ihre Abwägungspflicht erfüllt. Es reicht 
nicht aus, dass sie einfach auf den globalen Klimawandel hinweist. Sie müsste in rational 
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nachvollziehbaren Abschätzungen zeigen, welche CO2-Einsparungen durch den Windkraft-
ausbau netto zu erwarten sind und wie diese sich auf die Erderwärmung auswirken. Wenn 
die zusätzlichen Windenergieanlagen tatsächlich eine Minderung des Ansteigens der Erd-
temperatur bewirken könnten, läge diese – wie schon gesagt – wohl in einem nicht umwelt-
relevanten Minimalbereich. Aber angenommen, die Minderung wäre nach Ansicht der Bun-
desregierung relevant, dann müsste die Bundesregierung darlegen, welche Umweltschäden 
auf diese Weise vermieden würden. Es reicht nicht aus zu sagen, die Windenergie diene dem 
Klimaschutz und damit auch dem Schutz der Tier- und Pflanzenwelt, und deshalb sei es 
gerechtfertigt, den Artenschutz aufzulockern, um zusätzliche Windräder genehmigen zu 
können. Bloße Pauschalbehauptungen genügen nicht den Anforderungen einer Umweltfol-
genabschätzung. Die Bundesregierung müsste konkret zeigen, welche Umweltschäden ent-
stehen könnten, wenn die minimale Temperaturerhöhung, die durch den Windkraftausbau 
vermieden werden könnte, nicht vermieden wird. Stirbt irgendeine Tier- oder Pflanzenart 
aus? Schrumpfen Lebensräume? Für welche Tiere oder Pflanzen? In welchem Umfang? 

Der Eintritt solcher potentiellen Schäden wäre nicht gewiss. Ein schädigendes Ereignis, das 
nicht mit Gewissheit, sondern mit einer mehr oder weniger großen Wahrscheinlichkeit ein-
treten wird, nennt man ein Risiko. Je geringer die Eintrittswahrscheinlichkeit, desto kleiner 
ist – bezogen auf den befürchteten Schaden – das Risiko. 

Die Größe des Risikos ist gleich groß mit dem Erfolg des entsprechenden Windkraftförde-
rungsprogramms, der ja in der Abwendung dieses Risikos besteht. Hat man diesen ange-
strebten Erfolg berechnet, muss er den mit Sicherheit oder großer Wahrscheinlichkeit ein-
tretenden und augenfälligen Schäden und den Risiken gegenübergestellt werden, die durch 
die Windkraftanlagen verursacht werden. Erst dann könnte rational entschieden werden, ob 
die Windkraftförderung der Umwelt mehr nutzt oder schadet. Eine solche Folgenabschät-
zung fehlt bislang. Sie zu unterlassen, ist ein grober Verstoß gegen das Verbot des Art. 20a 
GG, den Zustand der Umwelt in Deutschland durch staatliche Maßnahmen zu verschlech-
tern. 

V. Rechtsschutz 

Zum Schluss ein paar Bemerkungen zum Rechtsschutz. Wenn der Ausbau der Windkraft 
offensichtlich mit Art. 20a GG unvereinbar ist, muss es dann nicht möglich sein, ihn gericht-
lich zu stoppen? Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Die Rechtsschutzmög-
lichkeiten hängen zum einen von der Ebene ab, auf der man ansetzt, zum anderen davon, 
wer als Kläger in Betracht kommt. 

Was die Ebenen angeht, so könnte man überlegen, ob Entscheidungen der Bundesregierung 
oder Gesetze, die die Windkraft fördern oder ermöglichen, einer gerichtlichen Kontrolle zu-
geführt werden können. Im übrigen unterliegt natürliche jede Genehmigung einer konkreten 
Windenergieanlage der gerichtlichen Kontrolle. 

Das heißt aber nicht zwingend, dass die Gerichte Art. 20a GG überhaupt als Kontrollmaßstab 
heranziehen. Als Einzelner ist man nur klagebefugt, wenn man sich auf ein subjektives Recht 
beruft, also auf eine Vorschrift, die dem Schutz individueller Interessen dient. Art. 20a GG 
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dient aber nicht dem Schutz individueller Interessen, sondern nur dem Schutz des Gemein-
wohls. Deshalb kann der Einzelne die Verletzung von Art. 20a GG nicht unmittelbar ge-
richtlich geltend machen.  

Wer als Einzelner gegen die Genehmigung einer Windkraftanlage klagt, kann sich als be-
troffener Nachbar auf sein Recht auf Eigentum und auf sein Recht auf Gesundheit stützen. 
Wenn die Anlage ein Grundrecht beeinträchtigt, dann ist diese Beeinträchtigung rechtferti-
gungsbedürftig. Und nach den allgemeinen Grundsätzen der Grundrechtsdogmatik lassen 
sich Grundrechtseingriffe nur dann rechtfertigen, wenn sie in jeder Hinsicht rechtmäßig sind. 
Daher müsste eigentlich mittelbar die Beachtung von Art. 20a GG Bestandteil der Grund-
rechtsprüfung sein. Denn die Beeinträchtigung des privaten Nachbareigentums durch die 
Genehmigung einer Windenergieanlage lässt sich nicht rechtfertigen, wenn diese Anlage 
wegen Verstoßes gegen Art. 20a GG gar nicht gebaut werden dürfte.  

Ich kenne freilich kein Gerichtsurteil, das mit diesem Argument eine Genehmigung für 
rechtswidrig erklärt hat. Wenn es kein solches Urteil gibt, heißt das nicht, dass das Argument 
falsch ist. Vielleicht ist bisher nur noch niemand auf die Idee gekommen, die Verletzung von 
Art. 20a GG geltend zu machen. 

Es gibt allerdings eine Rechtsprechung, nach der die Verletzung von Vorschriften, die nicht 
dem Schutz individueller Rechte dienen, auch dann nicht geltend gemacht werden kann, 
wenn der Kläger durch das Vorhaben in seinen subjektiven Rechten betroffen ist und wenn 
die Verletzung einer objektivrechtlichen Norm sich im konkreten Fall nachteilig auf die sub-
jektive Rechtsposition auswirkt. Beispielsweise kann sich in Bayern ein Kläger, der sich 
gegen die Genehmigung für eine Windkraftanlage wendet, nach der Rechtsprechung nicht 
auf die Vorschrift der Bayerischen Bauordnung berufen, nach der der Mindestabstand zwi-
schen Windrad und privatem Wohngebäude das Zehnfache der Windradhöhe entspricht (10 
H-Regelung, Art. 82 Abs. 1 und 2 BayBO). Diese Vorschrift, so die Verwaltungsgerichte, 
diene nicht dem Schutz individueller Interessen. Dafür spricht, dass die Nichteinhaltung von 
10 H nicht zu einem Verbot von Windkraftanlagen innerhalb des geringeren Abstands, son-
dern nur zum Wegfall der Privilegierung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB führt. Trotz Nicht-
einhaltung des zehnfachen Abstands ist also der Bau eines Windrades nicht ausgeschlossen. 

Verstößt eine Windenergieanlage aber gegen Art. 20a GG, darf sie nicht gebaut werden. 
Dies im Rahmen einer Nachbarklage nicht zu berücksichtigen, trägt der Bedeutung der 
Grundrechte des Betroffenen nicht hinreichend Rechnung.  

Mit größerer Erfolgswahrscheinlichkeit lässt sich die Verletzung von Art. 20a GG im Rah-
men einer von einem Naturschutzverband gemäß dem Umweltrechtsbehelfsgesetz ange-
strengten Verbandsklage geltend machen. Denn anerkannte Umweltschutzverbände dürfen 
auch die Verletzung objektivrechtlicher Vorschriften vorbringen.  

Weiterhin kommen Klagen von Gemeinden in Betracht, die sich auf die Verletzung ihrer 
kommunalen Planungshoheit berufen, die durch die Verletzung von Art. 20a GG mittelbar 
beeinträchtigt sein kann. 
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Eine andere Frage ist, ob man mit dem Rechtsschutz nicht auf der Ebene der klimapoliti-
schen Entscheidungen ansetzen könnte. Gegen Entscheidungen der Bundesregierung wie 
das Klimapaket vom September gibt es keinen Rechtsschutz, weil solche politischen Ent-
scheidungen keine unmittelbaren Rechtswirkungen haben. Soweit klimapolitische Entschei-
dungen durch Gesetze umgesetzt werden, unterliegen diese der Kontrolle durch das Bundes-
verfassungsgericht. Im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle könnte das Bundesverfas-
sungsgericht überprüfen, ob das Gesetz mit Art. 20a GG vereinbar ist. Den Antrag könnte 
ein Viertel der Mitglieder des Bundestages stellen oder auch eine Landesregierung. Dazu 
wird es sicherlich nicht kommen.  

Außerdem wäre fraglich, ob das jüngste Klimapaket überhaupt geeignete gesetzliche An-
griffspunkte bietet. Denn der Ausbau der Windkraft wird ja wohl nicht Gegenstand gesetz-
licher Regelungen sein, sondern nur ihre mittelbare Folge, nämlich Folge der CO2-
Bepreisung und Folge der Maßnahmen zum Kohleausstieg. 

Direkt der Förderung der Windenergie wird allerdings die beabsichtigte Änderung des Bun-
desnaturschutzgesetzes dienen, durch die der Artenschutz aufgelockert werden soll. Dage-
gen wäre eine abstrakte Normenkontrolle möglich. Außerdem haben in Genehmigungsver-
fahren klagebefugte Naturschutzverbände die Möglichkeit, geltend zu machen, die Neufas-
sung der Artenschutzvorschrift sei wegen Verstoßes gegen Art. 20a GG verfassungswidrig, 
so dass die alte – strengere – Vorschrift weiterhin Anwendung finden müsse. Wenn das Ver-
waltungsgericht diese Auffassung teilt, legt es die Sache dem Bundesverfassungsgericht vor. 
Dieses entscheidet dann im Verfahren der konkreten Normenkontrolle. 

Theoretisch denkbar ist es natürlich, auch ältere Gesetze, die direkt der Förderung der Win-
denergie dienen, mit der abstrakten Normenkontrolle anzugreifen, etwa das Gesetz für den 
Ausbau erneuerbarer Energien (EEG), das meines Erachtens eindeutig gegen Art. 20a GG 
verstößt. Aber auch das wird keines der klageberechtigten Staatsorgane tun. Ob die konkrete 
Normenkontrolle auf Vorlage eines Verwaltungsgerichts möglich ist, hängt wiederum davon 
ab, ob erstens der Kläger durch die Anwendung des Gesetzes in seinen subjektiven Rechten 
betroffen ist, und ob zweitens die Vereinbarkeit des Gesetzes mit Art. 20a GG für die Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichts relevant ist oder nicht.  

Mit solchen prozessrechtlichen Fachproblemen möchte ich Sie jetzt nicht weiter behelligen.  

VI. Schlussbemerkung 

Unabhängig von Fragen gerichtlicher Überprüfbarkeit sind Regierung, Parlament und Ver-
waltungsbehörden an Art. 20a GG gebunden. Es ist besorgniserregend, dass Politiker sich 
über geltendes Recht bedenkenlos hinwegsetzen, sofern nicht unmittelbar eine Korrektur 
durch die Gerichte droht. Wenn Staatsorgane nicht bereit sind, geltendes Verfassungsrecht 
zu beachten, erodiert der Rechtsstaat. Und was soll man davon halten, dass Politiker immer 
neue Rechte und Staatsziele in die Verfassung schreiben wollen, wenn sie nicht einmal bereit 
sind, bestehende verfassungsrechtliche Pflichten zu beachten, soweit sie ihren gegenwärti-
gen politischen Zielen entgegenstehen? Die Verfassung darf nicht zu einem Schaukasten 
politischer Symbole degenerieren, die man stolz vorzeigt, die aber keine Konsequenzen für 
die Rechtsanwendung haben. Wenn die Regierung sich folgenlos über geltendes 
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Verfassungsrecht hinwegsetzt, weil – wie im Fall des Art. 20a GG – gerichtliche Kontrolle 
nicht stattfindet, muss eine andere Kontrollinstanz die Verfassung verteidigen: die kritische 
Öffentlichkeit. Zur Öffentlichkeit gehören wir alle. Und zur Öffentlichkeit als Kontrollin-
stanz gehört nicht zuletzt die „Vierte Gewalt“, gehören die Medien, zu deren Aufgaben es 
auch gehören sollte, die Regierung dort, wo es notwendig ist, an die Pflicht zur Beachtung 
der Verfassung zu erinnern. Wir alle haben eine gemeinsame Verantwortung für unsere Um-
welt. Und wir alle haben eine gemeinsame Verantwortung für unsere Verfassung. 
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Bebauungsplan

Festsetzungen im Bebauungsplan können nach den Grundsätzen des Planungsrechtes nur aus
städtebaulichen Gründen erfolgen. Gleichwohl sind das Klima schützende Belange in die
Abwägung bei der Aufstellung von Bebauungsplänen einzustellen. Für eine klimaschonende
Siedlungsentwicklung finden sich im Festsetzungskanon des BauGB vielfältige Ansatzpunkte.

Die Bauleitplanung hat  gem. § 1 (5) S. 2 BauGB eine Verantwortung für den Klimaschutz und
der Klimaanpassung. Dies bedeutet, dass der Beitrag der Bauleitplanung zum Umwelt- und
Naturschutz auch in Verantwortung für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel
geschieht. Der Klimaschutz und die Klimaanpassung werden im Rahmen der Bauleitplanung über
den Umwelt- und Naturschutz vermittelt. Der Klimaschutz und die Klimaanpassung sind damit nicht
"selbständige" Aufgabe der Bauleitplanung.

Bezugspunkt des § 1 (6) Nr. 7 a) BauGB ist der Naturhaushalt i. S. des § 10 (1) Nr. 1 BNatSchG, zu
dem das Klima als ein Schutzgut gehört. Die örtlichen Klimabezüge sind als öffentliche
umweltbezogene Belange bei der Abwägung zu berücksichtigen. Z. B. kann durch die Festsetzung
großer Grünflächen in einem Baugebiet eine Luftschneise geschaffen werden, die für einen
Temperatur- und damit Luftaustausch sorgt.

Auch die Veränderungen des örtlichen Klimas, die durch eine Bauleitplanung entstehen können
(wie z. B. Sperrung von Taleinschnitten durch Baukörper und die damit verbundene Be- bzw.
Verhinderung des Luftaustausches), haben Auswirkungen auf den Naturhaushalt. Die
Bauleitplanung hat eine Vorsorgeaufgabe, in deren Rahmen sie das örtliche Klima positiv
beeinflussen kann.  

Im § 1 (6) Nr. 7 f) BauGB stehen die umweltbezogenen Schutzgüter im Vordergrund, über die im
Rahmen des Bauplanungsrechts die Nutzung erneuerbarer Energien und die sparsame und
effiziente Nutzung von Energie unter umweltbezogenen Gesichtspunkten unterstützt werden kann.
Bspw. kann dies durch die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für Anlagen
der erneuerbaren Energien erfolgen. Damit wird ein Beitrag zum Klimaschutz und zur
Klimaanpassung im Sinne des § 1 (5) S. 2 BauGB geleistet. Die Erhaltung der bestmöglichen
Luftqualität (§ 1 (6) Nr. 7 h) BauGB ist ein ebenfalls klimabezogener Belang, der bei der Abwägung
berücksichtigt werden muss.

Die Festsetzung eines Ausschlusses bzw. einer Beschränkung bestimmter
luftverunreinigender Stoffe im Bebauungsplangebiet (§ 9 (1) Nr. 23 a) BauGB) dient dem
Klimaschutz, darf aber lediglich aus ortsbezogenen Gründen erfolgen. Die Rechtsprechung des
BVerwG dazu ist eindeutig: "Verwendungsverbote gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB können nur aus
städtebaulichen Gründen in einem Bebauungsplan im Hinblick auf begrenzte örtliche Gegebenheiten
festgesetzt werden." (s. Urt. vom 25.01.2006 - 8 C 13.05 (BVerwG 125, 68))

§ 9 (1) Nr. 23 b) BauGB gibt den Gemeinden die Möglichkeit, in Ergänzung zu den nach den
Festsetzungen des Bebauungsplans zulässigen Gebäuden, Gebiete festzusetzen, in denen zum
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes bestimmte Luft verunreinigende Stoffe nicht oder nur beschränkt
verwendet werden dürfen und in denen bei der Errichtung von Gebäuden bestimmte bauliche
Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien wie insbesondere Solarenergie getroffen
werden müssen. Letzteres hat aber "unter Berücksichtigung der jeweiligen städtebaulichen
Situation und der im Bebauungsplan vorgesehenen baulichen Nutzungen" zu erfolgen (BT-Drucks.
15/2250, S. 48). Der Klimaschutz und die Klimaanpassung allein reichen als Begründung hier
ebenfalls nicht aus.

Der Klimaschutz und die Klimaanpassung sind bei der Abwägung in der Bauleitplanung ein zu
berücksichtigender Belang. Zur Festsetzung konkreter Maßnahmen nach § 9 BauGB ist aber auch
ein örtlicher Bezug erforderlich. So können Standorte für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energien (z. B. Flächen für Windkraftanlagen oder Solarparks) über die Bauleitplanung festgelegt
werden. "Den Gemeinden bleibt es unbenommen, im Rahmen der gesamträumlichen und
städtebaulichen Entwicklung durch Planung von Standorten für die Windenergienutzung
Klimaschutzpolitik zu betreiben." (s. BVerwG, Urt. vom 13.03.2003 – 4 C 4.02 (BVerwG 118, 33))
Sofern innerhalb solcher Bebauungspläne für diese Anlagen Festsetzungen gem. § 9 BauGB
getroffen werden, müssen sie aber durch örtliche städtebauliche Gründe gerechtfertigt sein.

Das Instrument des Vorhaben- und Erschließungsplans bietet als Sonderform der
verbindlichen Bauleitplanung nach § 12 BauGB weitergehende Gestaltungsspielräume für die
städtebauliche Planung, da mit ihm im Gegensatz zur Angebotsplanung des Bebauungsplans in der
Regel eine auf den konkreten Einzelfall zugeschnittene Planung umgesetzt werden soll. Hier kann
über den für Bebauungspläne verbindlichen Festsetzungskatalog in Abstimmung mit dem
Vorhabenträger hinausgegangen werden, ohne die Grundsätze der verbindlichen Bauleitplanung
zu umgehen. In diesem Plan könnte die Festlegung von Wärmedämmstandards oder der
verbindliche Anschluss an Nahwärmeversorgung etc. enthalten sein.

Da der Bebauungsplan aber im Ganzen die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die
städtebauliche Ordnung enthält, kann über die Festsetzung der Art und des Maß der baulichen
Nutzung, der Baugrenzen und über örtliche Bauvorschriften auf energetisch relevante Größen wie
z.B. die Kompaktheit der Gebäude Einfluss genommen werden. Als klimarelevanten Festsetzungen
können wirken:

Festlegung der Art und des Maß der baulichen Nutzung mit dem Ziel optimierter Kompaktheit.

Festlegung der Bauweise mit dem Ziel optimierter Orientierung und geringer gegenseitiger
Verschattung (erleichtert gleichzeitig die Anwendung passiver Solarenergienutzung)

Festsetzung der Baugrenzen mit dem Ziel geringer gegenseitiger Verschattung

Festsetzung von Versorgungsflächen, -anlagen und -leitungen mit dem Ziel einer (Option auf
Nah-/Fernwärmeversorgung Anschluss und Benutzungszwang)

Hinweis für die Nutzung regenerativer Energiesysteme

Hinweis für den baulichen Standard

Örtliche Bauvorschriften (Dachgestaltung und Dachbegrünung, Fassadengestaltung,
Gebäudetiefe)

Die Bauleitplanung setzt damit den Rahmen für eine klimaschonende und energieeffiziente
Siedlungsgestaltung.

∧ zum Seitenanfang
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Im Auftrag des BMVI koordiniert und steuert die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur unter dem
Dach der bundeseigenen NOW GmbH die Aktivitäten zum Ausbau der Ladeinfrastruktur in
Deutschland. Wir unterstützen beim Planen, Umsetzen und Fördern der Ladeinfrastruktur. Um

den Bedarf an Ladesäulen besser zu verstehen, erfassen wir relevante Daten. Wir vernetzen alle

wichtigen Akteure und geben unser Wissen weiter. Die Nutzerinnen und Nutzer haben wir dabei
immer im Blick.

Einfach laden. Daran arbeiten wir.

Unsere Ziele Die Bundesregierung hat sich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen in
Deutschland bis 2030 insgesamt um 65 % gegenüber 1990 zu senken. Um
diese Ziele zu erreichen, muss der Straßenverkehr schnell „elektrifiziert“
werden. Dafür braucht es eine flächendeckende, bedarfsgerechte und
zuverlässige Ladeinfrastruktur. Als Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur
treiben wir unter dem Dach der bundeseigenen NOW GmbH den zügigen
Aufbau der deutschen Ladeinfrastruktur voran. Unsere Aktivitäten
basieren auf dem durch das Bundeskabinett beschlossenen „Masterplan
Ladeinfrastruktur“.

Ziele der Leitstelle 

Masterplan Ladeinfrastruktur 

Das Deutschlandnetz

Um den Bedarf für Mittel- und Langstreckenfahrten zu decken, schreibt der Bund ein flächendeckendes,

bedarfsgerechtes und benutzungsfreundliches deutschlandweites Schnellladenetz mit 1000 Standorten

aus – das Deutschlandnetz. Jeder der Ladepunkte muss mindestens 300 kW Leistung verfügbar machen.

Damit wird es möglich, überall in Deutschland in wenigen Minuten einen Schnellladepunkt zu erreichen

und in kurzer Zeit aufzuladen. Eine interaktive Karte mit den 900 Suchräumen der Regionallose des

       Die Leitstelle Planen Fördern Umsetzen Verstehen Vernetzen Aktuelles S
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Deutschlandnetzes und weiteren zentralen Infos zur Ausschreibung gibt es unter deutschlandnetz.de
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Wissen vertiefen zur EU

Die europäische Klimaschutzpolitik
Klimaschutz ist einer der politischen Schwerpunkte der Europäischen Union. Die Klimaziele sind
der Beitrag der EU-Staaten im Rahmen des Pariser Klimaabkommens - und damit verbindlich.
Wie wird die Umsetzung sichergestellt?

Das zentrale Instrument der europäischen Klimaschutzpolitik ist der Handel mit
Zertikaten. 
Foto: Getty Images/iStockphoto/bodrumsurf

Die europäischen Klimaziele werden - in enger Abstimmung mit den Mitgliedsstaaten - in
erster Linie durch zwei große Instrumente umgesetzt: dem Einsparungsziel für den EU-
Emissionshandel für Energieunternehmen, Industrie und innereuropäischen Luftverkehr
einerseits und der EU-Lastenteilung (Effort-Sharing) andererseits. Die EU-Klimaziele setzen
sich aus Einsparvorgaben für beides zusammen und sind zusätzlich noch zeitlich gestaffelt.
So gilt bis 2020 das EU-Klimapaket 2020 mit dem Ziel, 20 Prozent Treibhausgase gegenüber
1990 einzusparen und bis 2030 der Rahmen für Klima- und Energiepolitik mit dem Ziel, 40
Prozent gegenüber 1990 einzusparen.

EU-Emissionshandel

Das zentrale Instrument der europäischen Klimaschutzpolitik ist der Handel mit Zertikaten
(EU-Emissionshandel). Energiewirtschaft, Industrie und der innereuropäische Luftverkehr
müssen für ihren Ausstoß an Treibhausgasen Emissionsrechte (Zertikate) erwerben. Die
Reduktion der Treibhausgase erfolgt auf europäischer Ebene über eine jährlich sinkende
Menge an Zertikaten, die sich an den Klimazielen der EU orientiert. Bis 2020 sollen so 21
Prozent im Vergleich zu 2005 eingespart werden. Bis 2030 sollen 43 Prozent im Vergleich zu

Neue Perspektiven im Klimaschutz Anpassung an den Klimawandel

Menü |  Klimaschutz Suche
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2005 eingespart werden.

EU-Lastenteilung

Mit der Lastenteilungsentscheidung (Effort Sharing Decision; bis 2020) und der
Klimaschutzverordnung (Effort Sharing Regulation; 2021-2030) werden die EU-
Mitgliedsstaaten verpichtet, die Emissionen außerhalb des EU-Emissionshandels zu
begrenzen: Auch die Sektoren Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, kleinere Industrieanlagen,
kleinere Energieerzeuger und Abfall, die insgesamt fast 60 Prozent der gesamten EU-
Emissionen ausmachen, müssen ihren CO2-Ausstoß verringern. Im Rahmen der
Lastenteilungsentscheidung sollen bis 2020 mindestens zehn Prozent im Vergleich zu 2005
eingespart werden. Im Rahmen der Klimaschutzverordnung sollen bis 2030 mindestens 30
Prozent im Vergleich zu 2005 eingespart werden.

Daraus abgeleitet vergibt die EU-Kommission für jeden Mitgliedsstaat jährliche
Zuweisungen. Je nach relativem Wohlstand, berechnet durch das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) pro Kopf, unterscheiden sich die Minderungsziele. Länder mit hoher Wirtschaftskraft
müssen stärkere Einsparungen vornehmen. 

Einsparungen je nach Wirtschaftskraft

Deutschland muss bis 2030 eine Emissionsreduktion von 38 Prozent gegenüber 2005
erreichen, Schweden und Luxemburg sogar 40 Prozent. Weniger wohlhabende Länder, die
bisher weniger Emissionsausstoß verantworten und deren Wirtschaft noch weiter wachsen
soll, bekommen weniger strenge Ziele zugewiesen. Rumänien etwa muss eine
Emissionsreduktion von zwei Prozent erreichen, Bulgarien sogar null Prozent. Mit welchen
Maßnahmen die Ziele erreicht werden, bleibt den Mitgliedsstaaten überlassen.

Das europäische Ziel für Deutschland deckt sich ungefähr mit dem nationalen Ziel. Würde
die EU die europäischen Ziele erhöhen, müsste auch Deutschland seine Anstrengungen
verstärken.

Werden die Ziele nicht erreicht, sind die Mitgliedsstaaten verpichtet,
Emissionszuweisungen anderer Staaten zu kaufen, die ihre Ziele übererfüllt haben.
Andernfalls drohen die üblichen Verfahren bei Verstößen gegen das EU-Recht:
Strafzahlungen und Vertragsverletzungsverfahren. Dieser Fall könnte für Deutschland im
Rahmen der Lastenteilungsentscheidung bis 2020 eintreten. Deshalb ist die CO2-Reduktion
in den Bereichen Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft ein zentrales Thema des
Kabinettsausschusses Klimaschutz.

Donnerstag, 12. Dezember 2019
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Renaissance des Anschluss- und Benutzungszwangs im
Bereich der Fernwärmeversorgung

veröffentlicht am 3. März 2020, aktualisiert am 01. Oktober 2020
 

Der Erlass einer Satzung mit Anschluss- und Benutzungszwang für die
Fernwärmeversorgung (sogenannte Fernwärmesatzung) ist in vielen Kommunen und
Rathäusern sowie nach Meinung vieler Energieversorger und Stadtwerke ein
Tabuthema. Wer möchte in diesen Zeiten schon den Bürgern vor Ort die Nutzung
einer ganz konkreten Form der Wärmeversorgung verpflichtend vorschreiben?
Andererseits ist das Thema Klimaschutz allgegenwärtig und wird an Bedeutung noch
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M E I N U N G BUNDESTAGSWAHL 2021

Deutschland ist auf dem grünen Holzweg

Veröffentlicht am 10.06.2021 | Lesedauer: 4 Minuten

Von Sarna Röser

Die Vorsitzende des Verbands Die jungen Unternehmer, Sarna Röser, kritisiert grüne „Kontroll- und
Verbotspolitik“

Quelle: Ina FASSBENDER / AFP; Anne Großmann Fotografie

Es ist richtig, dass in diesem Jahr Digitalisierung und Klimaschutz im
Mittelpunkt des Wahlkampfes stehen. Falsch ist aber, wie die Grünen die
Themen angehen wolle: mehr Schulden, Subventionen und Staatseingriffe. Ein
Gastbeitrag der jungen Unternehmerin Sarna Röser.

m Wahljahr 2021 ist alles offen, und es steht

alles auf dem Spiel. Digitalisierung und

Klimaschutz stehen zum ersten Mal und zu

Recht im Mittelpunkt des Wahlkampfes. Alle

Parteien kommen um diese Zukunftsthemen

nicht mehr herum. Gut so, denn es sind die

Themen unserer jungen Generation – über die wir
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jetzt reden müssen.

Spannend wird es nicht so sehr bei den Zielen.

Spannend wird es bei der Frage, wie wir die

Klimaschutzziele erreichen können. Ohne dass

viele Menschen dadurch ihr Leben völlig auf den

Kopf stellen müssen, die Benzinpreise

explodieren, Inlandsflüge unterbunden und

Fahrverbote verhängt werden. Hier sind die

Grünen auf dem Holzweg. Ein Blick ins

Wahlprogramm der Grünen macht deutlich, was

alles falsch laufen könnte und uns dann

bevorstünde.

Zunächst soll der Staat ein gigantisches, kreditfinanziertes Investitionsprogramm

auflegen. Dabei wissen wir längst: Staatsschulden sind die Steuern von morgen. Und

irgendjemand muss diese Schulden auch bezahlen. Das werden wir sein. Die

Steuerzahler und vor allem unsere junge Generation, unsere Kinder und Enkel.

Diese spezielle grüne „Nachhaltigkeit“ treibt einem glatt dieselbe Farbe ins Gesicht.

Sind wir doch mal ehrlich: Das Problem unserer Zeit ist doch nicht, dass nicht

genügend Geld für den Staat da wäre. Sondern das Problem ist, dass es in den

aufgeblähten Verwaltungen versickert, wegen langwieriger Genehmigungsstaus

nicht in Investitionen fließen kann oder aber für erbärmlich gemanagte

Staatsprojekte wie den Flughafen BER verpulvert wird. Ist uns das nicht Beispiel

genug, dass mehr Geld nicht „mehr“ hilft?

Kontraproduktive Staatseingriffe

Die Grünen haben den Plan, von den Unternehmen erst mal viel Geld

einzukassieren, und dann die Betriebe, die in ihr Konzept passen, mit enormen

Subventionen zu unterstützen. Aber wie wir wissen, haben Subventionen und Staat

noch nie die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen verbessert, im Gegenteil. Das

Eigenkapital, das die Grünen höher besteuern wollen, steckt bei den Unternehmern

in den Betrieben, in den Anlagen und Maschinen, in den Arbeitsverträgen von

Fachkräften und Auszubildenden, in Standorten im ländlichen Raum. Ohne

Eigenkapital der Unternehmer werden wir die nächste Krise wirtschaftlich nicht

halb so gut überstehen. Und Innovationen für klimafreundliche Technologien

werden dann aus China oder den USA kommen müssen.

Die Liste völlig kontraproduktiver Eingriffe eines grünen Staates lässt sich

fortführen: Beschränkungen des Eigentumsprinzips mit Umwandlungsverbot und

Mietendeckel, Solarpflicht, Verstaatlichung der Stromnetze, staatliche Lenkung der

Technologieförderung etc. Wer sich einmal mit dem Wahlprogramm der Grünen

beschäftigt, spürt, wie die Werte der sozialen Marktwirtschaft – Freiheit, Eigentum,

Wettbewerb und Verantwortung – aus unserer Gesellschaft verbannt werden sollen.

Ist das wirklich unser Plan für die Zukunft?

Um Klimapolitik effizient und erfolgreich umzusetzen, braucht es meiner Meinung

nach dringend mehr Markt statt Staat. Für den Durchbruch in eine klimagerechte

Zukunft brauchen wir den Emissionshandel. Er deckelt die CO -Emissionen und

reduziert diese jedes Jahr, und andererseits gibt er den Unternehmern in Europa,

und hoffentlich bald weltweit, einen Anreiz, nach dem effizientesten Weg des

Klimaschutzes zu suchen – technologieoffen und wettbewerbsorientiert.

Wir brauchen einen Restart!

Doch wenn die Grünen es schaffen, ganz

Deutschland auf ihren Holzweg zu drängen,

drohen unserem Land eine schleichende

Deindustrialisierung, Arbeitsplatzverluste,

Vorverurteilung jedweden Eigentums,

überbordende Schulden und Staatsbeteiligungen

und steigende Steuern. Für viele Menschen würde

dies zu Wohlstandsverlust unter Verbotsorgien

führen. Dies träfe kaum die grünen
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Teilen Sie die Meinung des Autors?

JA 384 NEIN 7

Parteimitglieder im alimentierten Staatsdienst,

sondern die Verluste würden die Facharbeiter,

Angestellten, Unternehmer, Familienmütter und -väter – und sehr viele aus unserer

jungen Generation treffen.

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Schon deshalb müssen sich Unternehmer in die Debatte einbringen. Aufzeigen,

welche Irrwege hier beschritten werden, und vor allem auch aufzeigen, dass

Deutschland aus der Krise herauswachsen kann – mit einem echten

Wachstumspakt! Dafür braucht es einen Restart, indem die Investitionsampeln

konsequent auf Grün geschaltet werden und der Staat sich in seine

ordnungspolitische Rolle zurückzieht. Denn der allmächtige Superkontroll- und

Jeder-wird-gerettet-Staat steht sich und auch der Eigenverantwortung eines jeden

im Weg.

Im schlimmsten Fall behindert staatliche Superkontrolle Innovation und neue

Arbeitsplätze. Unser Wirtschaftsstandort braucht nach der Corona-Krise

dringender denn je Freiräume und Entlastung für die Entfaltung derjenigen, die das

Bruttosozialprodukt täglich erwirtschaften müssen. Jetzt ist definitiv nicht die Zeit

für neosozialistische Experimente, grüne Verbote und noch höhere Steuern. Wir

brauchen Wachstum durch weniger Bürokratie, unternehmerische Freiheit und

Innovation!

Quelle: Anne Großmann Fotografie

Die Autorin ist Bundesvorsitzende des Verbands Die jungen Unternehmer
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Baerbocks schwammiges
Eingeständnis
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WAHLKAMPF DER UNION 

Laschets große Versuchung

Thomas Vitzthum
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Vielen Dank für die Diskussion. Die Kommentarfunktion für den Artikel ist jetzt
geschlossen.

KOMMENTARE NEU LADEN

vor 3 Monaten

Der ewige Hype hat Die Grünen auf Platz eins gebracht. Nun

erschrecken alle. 

Und schreiben Die Grünen schlecht. Sofort geht's bergab. 

Erschreckend: Das bedeutet die Medien entscheiden wer die Wahl

gewinnt.

vor 3 Monaten

Wie recht sie hat.....

vor 4 Monaten

Wählen wird die Grünen jemand, der/die

• noch höhere Steuern und Abgaben als bisher zahlen möchte. Bereits

jetzt sind wir im OECD Ranking auf Platz 1 in Sachen Abgabenlast,

aber den Vorsprung kann man ausbauen.

• weiteren Zuzug auch gering bzw. Nichtqualifizierter möchte plus

noch mehr Bleiberechte als bisher.

BENZINPREIS-DEBATTE 

Danke, Annalena Baerbock!

Ulf Poschardt

 WAHLKAMPF-EXPERTE 

„Habeck wäre der einzige Kandidat,
der den Wahlkampf noch elektrisieren
könnte“

M E I N U N G  GASTBEITRAG 

Die Anti-Klima-Lobby führt
einen aussichtslosen Kampf

Lisa Badum

 PARTEITAG DER GRÜNEN 

Erst fällt die
Linksverschiebung aus,
dann kommt es zur
Überraschung

Claus Christian Malzahn

 GRÜNEN-PARTEITAG LIVE 

Arbeitgeber-Präsident
hält Programm für
„wildes Sammelsurium“
aus Steuern und
Abgaben
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• das Wahlrecht auf alle „dauerhaft hier Lebenden“ (siehe vorigen

Punkt) ausweiten will, gekoppelt mit massiv beschleunigter

Einbürgerung. 

• weiter auf bestimmte Zukunftstechnologien verzichten möchte, es sei

denn, diese finden der Grünen Zustimmung. Weiterentwickelte AKW /

Typ iv werden z.B. nicht darunter fallen. Auch Gentechnik in der

Agrarwirtschaft (z.B. zur Vermeidung von Pestiziden) wird dann in D

schwierig, vermutlich gar unmöglich

• eine weitere Belastung der Leistungsträger will

• Vermögensteuer möchte

• das Weltklima retten will... (Weltweit, ja klar, ganz ohne Hybris) 

• den Pkw-Individualverkehr deutlich einschränken will. 

• Mehr Subventionen, zB im Agrarbereich, aber auch bei Miete,

Sanierung etc. gut findet.

• Weiter steigende Energiekosten akzeptiert Die heutigen Stromkosten

sprechen Bände, und diese werden steigen, trotz anderer Pläne der

Grünen (wie war das noch mit der „Kugel Eis“? Was war die Zeiteinheit

dabei? Pro Sekunde?) 

• Die Versorgungslücke vergrößern will (dazu fordern die Grünen den

Kohleausstieg bis 2030) 

• Windenergie näher an Bebauungen gut findet

• Bau- und Wohnungswirtschaft „flächensparend“ inkl.

Nachverdichtung (in Richtung „Platte 2.0“?) gut findet. 

• Koalitionen mit dem linken Rand, der Bautzen-Hohenschönhausen

Partei, die heute noch über die Erschießung Reicher oder alternativ

Zwangsarbeit sinniert, als akzeptabel ansieht.

Offenbar gefällt das ca 20% Oder es wird das Programm plus

Äußerungen schlicht nicht ausreichend kommentiert.

vor 4 Monaten

Es gibt eben immer noch Leute, die nicht begreifen, daß Corona-Krise,

Event 201, Great Reset, Transformation usw. geplant waren und

untrennbar zusammengehören. Und deshalb mussten viele Masken

her, als Zeichen der Gläubigen. Und deshalb wird den Lügnern und

Verschwendern nix passieren! Und deshalb ist Deutschland

Experimentplace Nr.1, mit Mutti als bester Maulwurf und einem Volk

was schon immer gut folgt!

vor 4 Monaten

Genau so ist es. Gute Zusammenfassung dessen, was im

Kommentarbereich der Welt.de schon seit >2 Jahren deutlich

hervorgehoben wird. 

Wegen mir können die Grünen bei <5% landen.

Den Hochstaplerischen Plan, den sie vorgeben zu haben, haben genau

die Grünen, und alle anderen in diesem Spektrum am wenigsten. 
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vor 4 Monaten

Meine beiden Daumen nach oben.

Hätte ich drei Daumen, bekäme die Autorin alle drei.

vor 4 Monaten

Herrlich die Wortschöpfung „ neosozialistisch“ ! Neosozialisten

propagieren die Wiederauflage einer Ideologie, die nun wirklich oft

genug in der Weltgeschichte ihre Erfolglosigkeit bewiesen hat.

vor 4 Monaten

Alles richtig Frau Röser - nur leider die Millenials und die Z-Generation

in wahlfahigem Alter haben nur Deutschland in einem Umlagesystem

erlebt (seit der Wiedervereinigung leben wir mit massiv steigenden

Schulden) und "das Geld kommt vom Konto".

Deshalb laufen sie der Grünen-Spitze auf den Laim und lassen sich

verführen.

vor 4 Monaten

Wow, in der jungen Generation gibt es ja doch Nichtergrünte mit

einem Kopf zum Selberdenken. Ganz toller Artikel- bis auf die

Akzeptanz der These vom menschengemachten Klimawandel.

vor 4 Monaten

Danke. Dieser Artikel ist nicht nur ein Genuss, er ist ein Muss!

MEHR KOMMENTARE ANZEIGEN

Vielen Dank für die Diskussion. Die Kommentarfunktion für den Artikel ist jetzt
geschlossen.

ZUM ANFANG DER KOMMENTARE

Der Regenbogenfisch

L I N K

Joachim S.

L I N K

Johan

L I N K

Lothar R.

L I N K

Stefan Z.

L I N K

D E

J S

J O

L R

S Z

 

https://profil.welt.de/#/user/5f91e1b8f2520b0001e18179
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article231720341/Bundestagswahl-2021-Deutschland-ist-auf-dem-gruenen-Holzweg.html#
https://profil.welt.de/#/user/5cd437214cedfd00012506d9
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article231720341/Bundestagswahl-2021-Deutschland-ist-auf-dem-gruenen-Holzweg.html#
https://profil.welt.de/#/user/5efb6584f3184700017a1bf8
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article231720341/Bundestagswahl-2021-Deutschland-ist-auf-dem-gruenen-Holzweg.html#
https://profil.welt.de/#/user/5957d9b652faff00013bb30e
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article231720341/Bundestagswahl-2021-Deutschland-ist-auf-dem-gruenen-Holzweg.html#
https://profil.welt.de/#/user/580887724cedfd00013bf57f
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article231720341/Bundestagswahl-2021-Deutschland-ist-auf-dem-gruenen-Holzweg.html#


IMPRESSUM DATENSCHUTZ AGB KONTAKT

PRIVATSPHÄRE KARRIERE FEEDBACK JUGENDSCHUTZ

WELTplus Newsletter FAQ WELT-photo Syndication

WIR IM NETZ

Facebook Twitter Instagram

UNSERE APPS

WELT News WELT Edition

 

https://www.welt.de
https://www.welt.de/services/article7893735/Impressum.html
https://www.welt.de/services/article157550705/Datenschutzerklaerung-WELT-DIGITAL.html
https://www.welt.de/services/article122129231/Nutzungsbedingungen-WELT-Digital.html
https://www.welt.de/services/article7894222/Kontakt.html
https://www.welt.de/services/article213568360/Privatsphaere-WELT-Digital.html
https://karriere.welt.de/
https://www.welt.de/feedback/
https://www.welt.de/services/article157911156/Jugendschutz.html
https://www.welt.de/weltplus/
https://www.welt.de/meinewelt/newsletter
https://www.welt.de/meinewelt/faq
https://www.welt-photo.de
https://www.facebook.com/welt/
https://twitter.com/welt
https://www.instagram.com/welt/
https://www.welt.de/apps/article174576784/Nutzen-Sie-die-WELT-News-App-auf-Ihrem-Smartphone.html
https://www.welt.de/apps/article118565353/WELT-Edition.html


Akteure im kommunalen 
Klimaschutz erfolgreich beteiligen
Von den Masterplan-Kommunen lernen

 
 



Akteure im kommunalen 
Klimaschutz erfolgreich beteiligen
Von den Masterplan-Kommunen lernen

 
 



Impressum

Herausgeber: Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler Klimaschutz (SK:KK) 
beim Deutschen Institut für Urbanistik gGmbH (Difu), Zimmerstraße 13–15, 10969 Berlin
Email: skkk@klimaschutz.de

Autorinnen und Autoren:
Mareike Hansel, Greta Link, Christine Krüger, Niko Hübner (Difu)
Annerose Hörter (4K | Kommunikation für Klimaschutz Kampagnen / Konzepte) 
unter Mithilfe von Gerte Buchheit

Projektleitung: Christine Krüger
Redaktion: Ines Fauter, Elisabeth Frach, Taina Niederwipper
Layout: Drees + Riggers GbR
Druck: Spree Druck Berlin GmbH

Im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 
Alle Rechte vorbehalten. Berlin, Mai 2017

Auflage: 1.500 Exemplare

Diese Veröffentlichung wird kostenlos abgegeben und ist nicht für den Verkauf bestimmt.
Diese Publikation wurde auf Recyclingpapier (100% Altpapier, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel) gedruckt.

Inhalt

1 Einleitung 6

2 Relevante Akteure im kommunalen Klimaschutz 7

2.1 Akteure identifizieren und priorisieren 7

2.2 Akteure gezielt ansprechen 9

3 Beteiligungsangebote und -methoden für einzelne Akteursgruppen 11

3.1 Formen der Beteiligung 11

3.2 Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern – Beispiele aus der Praxis 14

3.3 Die Beteiligung von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen – 
Beispiele aus der Praxis 24

3.4 Die Beteiligung von Land- und Forstwirtschaft – Beispiele aus der Praxis 32

Übersicht Praxisbeispiele

Masterplanbeirat der Stadt Osnabrück 12

Praxisbeispiele zur Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern 

Bürgerkonferenz und Bürgerwerkstatt in Heidelberg 16

„Verein zur Förderung der natürlichen Lebensgrundlagen e. V.“ in der Gemeinde Burbach 17

Heidelberger Jugendklimagipfel 18

Wettbewerb „Bürgerprojekte zum Klimaschutz“ in der Stadt Marburg und im 
Landkreis Marburg-Biedenkopf 19

Wettbewerb „Stromfresser gesucht“ im Landkreis Marburg-Biedenkopf 20

Milieustudie der Stadt Osnabrück 21

Energietour Rostock 22

Praxisbeispiele zur Beteiligung von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen

„Burbacher Unternehmensnetzwerk für Ressourceneffizienz“ 26

„Energieeffizienz-Netzwerk“ der großen Industrie- und 
Dienstleistungsunternehmen in der Landeshauptstadt Hannover 27

„energieland2050 e. V.“ im Kreis Steinfurt (Gründung im Mai 2017) 28

„Energie-Challenge“ – Energiesparwettbewerb für Unternehmen 
des Klimapakts Flensburg e. V. 29

Wettbewerb „Mobil(e)Macher“ in der Gemeinde Burbach – ein Versuch 31

Praxisbeispiele zur Beteiligung von Land- und Forstwirtschaft

Informationsveranstaltung „(Zusatz-)Nutzen durch Klimaschutz in der 
Landwirtschaft“ im Landkreis Marburg-Biedenkopf 34

Masterplanworkshop „Landwirtschaft als Klimaschützer“ in der Region Flensburg 35

„Runder Tisch Kohlenstoffreiche Böden“ im Landkreis Lüchow-Dannenberg 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
 

 

mailto:skkk@klimaschutz.de


1 Einleitung

Für die erfolgreiche Planung und Umsetzung kommunaler 
Klimaschutzbemühungen spielen Beteiligungsprozesse eine 
Schlüsselrolle. So trägt die Einbindung von technischem und 
wirtschaftlichem Know-how ausgewählter gesellschaftlicher 
Akteure einerseits dazu bei, Wissenslücken zu schließen und 
die Qualität der Konzept- und Maßnahmenplanung zu verbes
sern. Andererseits werden die unterschiedlichen Akteure durch 
ihre aktive Einbindung frühzeitig für die Klimaschutzziele und 
-maßnahmen der Kommune sensibilisiert und deren Bedenken 
sowie Vorschläge in die Konzeption der Maßnahmen einbezo
gen. Auf diese Weise wird die spätere Umsetzung der Maßnah
men befördert. Akzeptanz für oder sogar Identifikation mit den 
Klimaschutzzielen und -maßnahmen der Kommune sind damit 
zentrale Ziele von Beteiligungsprozessen. Darüber hinaus ist 
der Rahmen der direkten Einflussmöglichkeiten der Kommune 
auf die lokale Emission von Treibhausgasen (THG) in vielen 
Handlungsbereichen begrenzt. Das gilt insbesondere dort, 
wo die THG-Emissionen vom Verhalten der Wirtschaft und /
oder der Verbraucher abhängen und die Kommune über keine 
rechtlichen Grundlagen verfügt, das Verhalten dieser Akteure 
zu beeinflussen. Eine direkte Ansprache und aktive Beteiligung 
der entsprechenden Akteure trägt dazu bei, sie zu eigenem 
Handeln zu motivieren.

Mit ihren besonders ambitionierten Klimaschutzzielen sind 
die Masterplan-Kommunen Vorreiter im Klimaschutz und bei
spielgebend für viele andere Kommunen. Bis 2050 wollen sie 

ihre THG-Emissionen um 95 Prozent gegenüber 1990 senken 
und ihren Endenergieverbrauch im gleichen Zeitraum halbieren. 
Hierfür erstellt jede von ihnen einen Masterplan 100 % Kli
maschutz, der als Grundlage für die Umsetzung konkreter 
Klimaschutzmaßnahmen bis 2050 dient. Unterstützt werden 
die Masterplan-Kommunen dabei durch eine Förderung des 
Bundesumweltministeriums. Zusätzlich zu den bereits seit 
2012 aktiven 19 Masterplan-Kommunen wurden 2016 weitere 
22 Kommunen für die Königsdisziplin des kommunalen Klima
schutzes ausgewählt.

Wertvolle Erfahrungen der Masterplan-Kommunen bei der 
Beteiligung relevanter Akteure werden in der vorliegenden Bro
schüre dargestellt und sollen andere (Masterplan-)Kommunen 
bei der Planung und Umsetzung von Beteiligungsprozessen 
unterstützen. Dabei handelt es sich nicht um eine theoreti
sche Abhandlung des Themas Beteiligung. Vielmehr sollen 
unterschiedliche Praxisbeispiele aus ausgewählten Master
plan-Kommunen bewährte Beteiligungsmethoden und -ange
bote für Bürgerinnen und Bürger, Industrie, Gewerbe, Handel 
und Dienstleistungen sowie Land- und Forstwirtschaft veran
schaulichen und zur Nachahmung anregen. Die Broschüre geht 
hierbei sowohl auf Herausforderungen und Lösungsvorschläge 
als auch auf Misserfolge bei der Umsetzung von Beteiligungs
angeboten ein. Allgemeine Hinweise zu Beteiligungsprozessen 
sowie zur Identifikation relevanter Akteure vor Ort ergänzen 
die Beispielsammlung.

2 Relevante Akteure im kommunalen Klimaschutz

2.1 Akteure identifizieren und priorisieren

Abbildung 1: Relevante Akteursgruppen im kommunalen Klimaschutz
Quelle: Eigene Darstellung

Um die kommunalen Klimaschutzziele zu erreichen, ist es 
essentiell, möglichst alle relevanten Akteursgruppen einzu
beziehen. Welche Akteure dies prinzipiell sein können, zeigt 
Abbildung 1.

Grundsätzlich wird die konkrete Auswahl der zu betei
ligenden Akteure in jeder Kommune anders ausfallen. So 
haben zum Beispiel die Größe einer Kommune und die 
individuellen lokalen Rahmenbedingungen ebenso wie un
terschiedliche thematische Schwerpunkte Einfluss auf die 
jeweilige Auswahl der Akteure. Wenn es darum geht, die 
relevanten Akteure vor Ort zu identifizieren, kann der Aus
tausch mit Fachkolleginnen und -kollegen innerhalb der 
Verwaltung ein wichtiger erster Schritt sein. 

Folgende Fragestellungen und Hinweise bieten dabei 
eine gute Orientierung:

 Welche Akteure führen bereits klimarelevante 
Aktivitäten (und nicht notwendigerweise nur Klima
schutzaktivitäten) in der Kommune durch?

 Welche Akteure fehlen bislang für die Planung und 
Umsetzung spezifischer Klimaschutzmaßnahmen 
und -projekte?

 Wer sind potentielle Skeptiker oder auch Unterstüt
zer für die geplanten Klimaschutzmaßnahmen?

 Gibt es Schlüsselakteure (Persönlichkeiten mit Fach
wissen, Einfluss, vielfältigen Kontakten sowie guter 
lokaler Reputation), die eingebunden werden kön
nen?

 Bestehen bereits Netzwerke mit engagierten Akteu
ren, etwa im Rahmen von Ökoprofit-Netzwerken, 
Lokale Agenda 21-Gruppen, Stadtentwicklungspro
zessen oder Energie-/Klimaschutzagenturen?
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Nicht alle Akteure sind für die Planung und Umsetzung 
von Klimaschutzprojekten oder des Masterplans sowie die 
unterschiedlichen Handlungsfelder (Mobilität, energie
effizientes Bauen und Sanieren, Energieversorgung etc.) 

gleichermaßen relevant. Die folgende Abbildung zeigt eine 
mögliche Bewertungsmatrix, mit der die identifizierten  
Akteure anhand ihrer Bedeutung für ein Projekt priorisiert 
werden können:

Abbildung 2: Bewertungsmatrix zur Priorisierung von Akteuren
Quelle: Eigene Übersetzung nach Mind Tools o.J.

Die Zuordnung der identifizierten Akteure in den Quad
ranten der Matrix zeigt, wie relevant die jeweiligen Akteure 
für den Masterplanprozess sind und wie stark sie in die Pla
nung und Durchführung des Prozesses (und / oder einzelner 
Klimaschutzprojekte) einbezogen werden sollten:

• Hohe Relevanz / Hohes Interesse: Es ist ratsam, diese 
Akteure eng in den Prozess einzubeziehen. Ihre Einwän
de oder Wünsche sollten dabei stets ernst genommen 
und gemeinsam diskutiert werden. Um eine gute Zu
sammenarbeit zu ermöglichen, lohnt es sich, den direk
ten Kontakt zu den einzelnen Akteuren aufzubauen und 
zu pflegen (eventuell über verlässliche Multiplikatoren).

• Hohe Relevanz / Niedriges Interesse: Da diese Akteurs
gruppe entscheidend für den Projekterfolg ist, sollte 
ihre Unterstützung gesichert werden. Hierfür empfiehlt 
es sich, genau zu analysieren, welche Themen der Ak
teursgruppe einen Zugang zum Klimaschutz verschaffen 
könnten und welche gemeinsamen Interessen einen An
knüpfungspunkt für die Einbeziehung darstellen könn
ten. Ebenfalls wichtig ist es, ein Bewusstsein dafür zu 
entwickeln, welche ihrer Interessen konträr zu den Klima
schutzbemühungen der Kommune stehen und warum 
dies der Fall ist. Die Ansprache sollte genau geplant, 
die richtigen Argumente vorbereitet, die Vorteile für die 
Akteursgruppe hervorgehoben und ein guter Zeitpunkt 

gewählt werden. Als Türöffner empfiehlt sich die An
sprache über Dritte – insbesondere über höherrangige 
politische Entscheidungstragende oder andere wichtige 
kommunale Akteure. Da sich diese Akteursgruppe durch 
ein relativ geringes Interesse auszeichnet, sollten Beteili
gung und Information jedoch überschaubar bleiben und 
eine Übersättigung mit dem Thema vermieden werden.

• Niedrige Relevanz / Hohes Interesse: Bei diesen Akteu
ren ist darauf zu achten, sie regelmäßig über den Pro
zess oder das Projekt zu informieren, beziehungsweise 
ihnen Gelegenheit zur niedrigschwelligen Beteiligung 
zu geben (ohne viel Aufwand hineinzustecken). Dadurch 
wird sichergestellt, dass sie sich einbezogen und als Ak
teure im Prozess anerkannt fühlen. Dies wiederum trägt 
dazu bei, einem eventuellen Widerstand gegen geplante 
Maßnahmen vorzubeugen. 

• Niedrige Relevanz / Niedriges Interesse: Der Aufwand 
der Kommune sollte für diese Akteursgruppe möglichst 
gering gehalten werden. In der Regel genügt es, diese Ak
teure im Auge zu behalten und sie über den Prozess oder 
das Projekt zu informieren, sobald sie Interesse zeigen. 

2.2 Akteure gezielt ansprechen

Die gezielte Ansprache von Akteuren ist von zentraler Be
deutung für Beteiligungsprozesse. Dabei gilt es, passen
de Argumente für jede Akteursgruppe zu entwickeln, den 
spezifischen Nutzen und die Vorteile einer Beteiligung im 
Klimaschutz (oder bei bestimmten Maßnahmen und Aktio
nen) sowie spezielle Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 
Um eine zielgruppengerechte Kommunikationsstrategie zu 
entwickeln, ist es somit hilfreich, zuvor die Prioritäten und 
Handlungsspielräume der jeweiligen Akteursgruppe zu ver
stehen. In diesem Zusammenhang kann eine Milieustudie 
(vgl. Praxisbeispiel S. 21) von Nutzen sein.

Generell gibt es unzählige Möglichkeiten der Akteursanspra
che – von der klassischen Pressemitteilung bis hin zum per
sönlichen Anruf. Welche Art der Ansprache eine Kommune 
auswählt, hängt von der Zielgruppe, der zu vermittelnden 
Botschaft, den personellen und finanziellen Kapazitäten und 
vielen weiteren Rahmenbedingungen ab. Im Vorfeld ist es 
ratsam, zu analysieren, welche Methoden in der Vergangen
heit erfolgreich waren – und warum.

Persönliche und individuelle Ansprache
Eine möglichst persönliche und individuelle Ansprache, etwa 
mit einem Anschreiben, erleichtert in der Regel die Kontakt
aufnahme mit den Akteuren. Bei einigen ausgewählten Ak
teuren, die unerlässlich für den kommunalen Klimaschutz 
sind, können Einzelgespräche besonders erfolgsverspre
chend sein – per Telefon oder auch persönlich vor Ort.

Bestehende Kontakte nutzen
Um die Ansprache einzelner Akteursgruppen zu erleichtern 
und die richtige Ansprechperson für Klima- und Energiethe
men in Erfahrung zu bringen, ist es hilfreich, an bestehende 
gute Kontakte anderer kommunaler Ressorts oder Einrich
tungen anzuknüpfen. Bei der Ansprache von Bürgerinnen 
und Bürgern können zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen 
aus den Fachbereichen Bildung oder Regionalentwicklung 
weiterhelfen. Wichtige Akteure bei der Ansprache und Akti
vierung von Unternehmen sind beispielsweise kommunale 
Wirtschaftsämter und Wirtschaftsförderungsgesellschaften.

Zusammenarbeit mit Multiplikatoren
Vereine, Verbände, Kammern, Netzwerke etc. bündeln 
die Interessen zahlreicher einzelner Akteure, sie stehen 
in einem regelmäßigen Austausch mit ihren Mitgliedern, 
zeichnen sich durch eine professionelle Organisations
struktur aus und verfügen in der Regel über Erfahrungen 
bei der Planung und Umsetzung von Projekten. 
Durch die Zusammenarbeit mit diesen Einrichtungen kön
nen finanzielle und personelle Ressourcen bei der Durch
führung gemeinsamer Aktionen gebündelt, Synergien 
genutzt, Doppelarbeit vermieden und die Reichweite der 
eigenen Öffentlichkeitsarbeit durch die Nutzung zusätzli
cher Verteiler erhöht werden. Wichtige Multiplikatoren sind 

beispielsweise Umwelt-, Naturschutz- und Sportvereine, 
Bauern- und Jugendverbände, Industrie-, Handels-, Hand
werks- und Landwirtschaftskammern oder Wirtschafts- und 
Unternehmensnetzwerke.

Klimaschutz ist „Chefsache“
Eine Ansprache der Akteure über die Oberbürgermeisterin 
beziehungsweise den Oberbürgermeister oder die Land
rätin beziehungsweise den Landrat sichert Aufmerksamkeit 
und hebt die Wichtigkeit des Themas hervor. Dies gilt auch 
für die Teilnahme hochrangiger, öffentlicher Personen an 
Veranstaltungen und Eröffnungsfeiern sowie das Halten von 
Grußworten oder die Überreichung von Wettbewerbsprei
sen. Zugleich verschafft sich die Oberbürgermeisterin be
ziehungsweise der Oberbürgermeister dadurch öffentlich
keitswirksame Auftritte – so haben alle Beteiligten Vorteile.

Ansprechende und anschauliche Informationsmaterialien
Gut aufbereitete, verständliche Informationsmaterialien 
unterstützen die Sensibilisierung der Akteure für den kom
munalen Klimaschutz. Pointierte und humorvolle Inhalte 
bleiben im Gespräch und verbreiten sich schneller als lange 
Texte mit vielen fachlichen Details. Auch Fotos, (Info)Grafi
ken, Comics und Videos sind in der Regel ansprechender als 
reine Texte. Ein Beispiel für eine ansprechend aufbereitete 
Veröffentlichung ist die Broschüre „Göttinger Klima-Werk
statt“1.

Sprache der Zielgruppe sprechen
Damit die Botschaft bei der Zielgruppe ankommt, sollte sie 
klar und verständlich vermittelt werden. Mag ein wissen
schaftlicher Wortschatz bei einem Fachpublikum durchaus 
angemessen sein, so sollte Fachjargon bei anderen Ziel
gruppen eher vermieden werden, um ihre Aufmerksam
keit nicht zu verlieren. Beispielsweise ist es ratsam, die sehr 
fachlichen Inhalte und abstrakten Zielsetzungen des Mas
terplans in einer bürger- und verbrauchernahen Sprache 
anschaulich und übersichtlich darzustellen, um die Informa
tionslage über den Masterplan zu verbessern und zur akti
ven Beteiligung anzuregen.

Lokalen Bezug herstellen
Bei der Ansprache und Sensibilisierung sollte stets die  
Bedeutung des Klimaschutzes für die eigene Kommune 
hervorgehoben und möglichst mit lokalen Besonderhei
ten und Alleinstellungsmerkmalen verbunden werden. Der  
Bezug zum Alltagsleben der Zielgruppe oder auch das 
Werben mit lokalen Persönlichkeiten weckt Interesse und 
stärkt das Wir-Gefühl (siehe beispielsweise die Kampagne  
„Energieland 2050” des Kreises Steinfurt: www.energieland
2050.de

 
).

1 Online verfügbar auf: www.klimaschutz.goettingen.de/pics/medien/1_1370343379/_Booklet_als_pdf.pdf
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Konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigen
Vor Ort ist die Bereitschaft, sich einzubringen, bei vielen 
Akteuren groß. Oft scheitert die aktive Beteiligung jedoch 
an fehlendem Wissen über Beitragsmöglichkeiten. Empfeh
lenswert ist es daher, nicht nur die kommunalen Klima
schutzziele verständlich aufzubereiten und zu kommuni
zieren, sondern auch konkrete Handlungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen (z. B. Aktionstage, Mitmach-Angebote, Wett
bewerbe, Stadtradeln mit der Oberbürgermeisterin bezie
hungsweise dem Oberbürgermeister).

Missverständnisse und falsche Erwartungen vermeiden
Beteiligung hat Grenzen – diese gilt es offen zu kommu
nizieren. Entscheidend ist, realistische und, wenn möglich, 
messbare Ziele zu stecken. Um die Akteure auch langfristig 
zu motivieren, sollte zudem aufgezeigt werden, in welcher 
Form die Beteiligungsergebnisse in den Gesamtprozess 

einfließen, wie der Prozess nach der Beteiligung weiterver
läuft und wann die Akteure erneut einbezogen werden.

Konzentration auf ausgewählte Beteiligungsangebote
Abzuraten ist von einer Überflutung potenzieller Akteure mit 
Informationen und Angeboten. Vielmehr sollte der Fokus 
auf wenigen und dafür ansprechenden Beteiligungsange
boten mit klar definierten Zielen liegen.

Klimaschutzziele für 2050 greifbar machen
Der Zeithorizont bis zum Jahr 2050 übersteigt die üblichen 
Planungsräume vieler Akteure. Demnach ist es ratsam, zu
sätzliche Etappenziele – etwa 2020 oder 2025 – festzulegen, 
um das Interesse der verschiedenen Akteure zu wecken. 
Wichtig dabei: Zum Erreichen der Ziele müssen die jeweils 
Angesprochenen auch tatsächlich beitragen können, nur 
dann können sie wirksam angesprochen werden.

3 Beteiligungsangebote und -methoden für einzelne 
Akteursgruppen

3.1 Formen der Beteiligung

Um Beteiligungen im kommunalen Klimaschutz erfolg
reich zu gestalten, bedarf es unterschiedlicher kommuna
ler Angebote und Methoden. Wie in der nachfolgenden 
Tabelle dargestellt, variieren diese je nach gewünschtem 
Ziel der Beteiligung. Grundsätzlich lassen sich Beteili
gungsverfahren in zwei Kategorien einteilen: formelle, das 

heißt gesetzlich vorgegebene Verfahren (z. B. bei der Bau
leitplanung) und informelle, also freiwillig durchgeführte 
Verfahren (z. B. Werkstätten und Bürgerkonferenzen). Die 
vorliegende Broschüre konzentriert sich auf informelle  
Beteiligungsverfahren.

Tabelle: Beispiele für Beteiligungsangebote und -methoden im kommunalen Klimaschutz

Ziel der BeteiligungZiel der Beteiligung Angebot / MethodeAngebot / Methode CharakteristikCharakteristik

Informieren 
und 
Motivieren

Informationsschriften
Schriftliche Materialien für interessierte Bürgerinnen 
und Bürger wie Aushänge, Beilagen in lokalen Tages
zeitungen oder Wurfsendungen

Vortrags- und 
Diskussionsveranstaltungen

Gezieltes Informations- und Fortbildungsangebot für 
verschiedene Akteursgruppen zu speziellen Themen

Ausstellungen /
Exkursionen

Anschauliche, leicht verständliche Informationen 
unter anderem in öffentlichen Räumen; Ideen und 
Handlungsmöglichkeiten werden aufgezeigt und der 
Erfahrungsaustausch gefördert

Kampagnen

Auf ein klares Ziel ausgerichtete, zumeist zeitlich um
rissene, gebündelte Informations- und Überzeugungs
arbeit zur Mobilisierung der Bevölkerung, häufig in 
Verbindung mit Aktionen

Soziale Medien
Bereitstellung von Informationen, Austausch von
Meinungen, gezielte Interaktion in offenen oder 
geschlossenen Foren

Konsultieren

Anhörungen Gelegenheit für Interessengruppen, sich zu bestimmten 
Projekten, Konzepten oder Themen zu äußern

Beiräte Beratende Funktion, Anregungen und Empfehlungen 
für Politik und Verwaltung

Arbeitskreise ohne 
Entscheidungsbefugnis

Gemeinsame, kontinuierliche Arbeit an inhaltlich klar 
definierten Themen und Fragestellungen

Runde Tische und Foren
Beratende Entscheidungsvorbereitung (Empfehlungen 
und Vorschläge für Politik und Verwaltung) sowie aktives 
Einwirken und Umsetzungsbegleitung

Kooperieren

Arbeitskreise mit 
Entscheidungsbefugnis

Gemeinsame, kontinuierliche Arbeit an inhaltlich klar 
definierten Themen und Fragestellungen mit Entschei
dungsbefugnis (beispielsweise zur Verwendung von 
Fördergeldern)

Beteiligungsgesellschaften

Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, sich als 
Anteilseigner öffentlicher Anlagen zur Stromerzeugung 
aus Erneuerbaren Energien für den Klimaschutz zu 
engagieren (z. B. Bürgersolaranlagen)

Quelle: Eigene Darstellung, verändert und ergänzt in Anlehnung an Bischoff u. a. 2005
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Auswahl der Beteiligungsangebote und -methoden
Bei der Auswahl geeigneter Beteiligungsangebote und 
-methoden können folgende Fragestellungen hilfreich sein:

 Welches Ziel verfolgt die Kommune mit der 
Beteiligung? Zum Beispiel:

• für ein Thema zu sensibilisieren,

• Know-how einzuholen,

• Akteure zu eigenem Handeln zu motivieren,

• Akteure als Sponsoren zu gewinnen,

• Akzeptanz für geplante Klimaschutzmaßnahmen und 
-projekte zu steigern etc.

 Welche Motivation / welches Eigeninteresse hat die 
Zielgruppe am Thema Klimaschutz? Zum Beispiel:

• Kostenersparnisse durch Energieeffizienzmaßnahmen,

• positive Außendarstellung,

• Bekanntheitsgrad steigern,

• Steigerung der eigenen Lebensqualität etc.

Das nachfolgende Praxisbeispiel aus Osnabrück zeigt, wie 
relevante lokale Akteure mit einem eigens gegründeten  
Klimaschutzbeirat und verschiedenen Facharbeitskreisen 
erfolgreich in den Masterplanprozess integriert wurden.

Praxisbeispiel

Masterplanbeirat der Stadt 
Osnabrück

Zielsetzung: Relevante Akteure und Zielgruppen der Stadt 
erhalten die Möglichkeit der direkten Beteiligung und Ein
flussnahme auf die Klimaschutzpolitik. Dadurch möchte 
die Stadt Osnabrück den Bekanntheitsgrad rund um den 
Masterplanprozess und die Erreichbarkeit der Stadtgesell
schaft erhöhen, die Akzeptanz für politische Entscheidungen 
im Klimaschutz verbessern, das Know-how in der Region 
nutzen und neue Impulse für die Entwicklung und Umset
zung von Maßnahmen gewinnen.

Zielgruppe: Institutionen und Organisationen der Osna
brücker Stadtgesellschaft, die für den Klimaschutz relevant 
sind, für eine größere gesellschaftliche Gruppe sprechen 
und direkten Ortsbezug vorweisen.

Methode: Auf Grundlage des 1992 gegründeten „Runden  
Tisches CO2-Reduzierung“2 initiierte die Stadt Osnabrück 
2012 den Masterplanbeirat. Er setzt sich aus derzeit 25 
stimmberechtigten ständigen Mitgliedern (kommunale und 
private Unternehmen, Vereine und Verbände, Bildungsein
richtungen, Kammern, Kirchengemeinden, Banken etc.) 
zusammen. Politik und Verwaltung nehmen ohne Stimm
recht an den Sitzungen teil. In der Phase der Erstellung des  

Masterplans begleiteten insgesamt sechs Beiratsteams die 
Arbeit und befassten sich mit der Konkretisierung der Hand
lungsfelder sowie der Entwicklung und Priorisierung geeig
neter Maßnahmen. Die Beiratsteams3 bestanden aus den 
Mitgliedern des Masterplanbeirats und zusätzlich einbezo
genen Expertinnen und Experten.

Die stimmberechtigten Mitglieder wählen eine Person 
aus ihrem Kreis zum Vorsitz und eine Person zur Stellver
tretung. Der gewählte Vorsitz vertritt die Interessen und die 
Beschlüsse des Masterplanbeirats in der Projektgruppe4, 
welche den Masterplanprozess in Osnabrück steuert – aller
dings ohne Stimmrecht. Auf Grundlage der Vorarbeit der 
Projektgruppe trifft der Rat der Stadt Osnabrück die verbind
lichen Entscheidungen zum Konzept und zur Umsetzung des 
Masterplans 100 % Klimaschutz. Die Beschlüsse des Master
planbeirats gelten für die Politik als Empfehlung. Wenn der 
Rat der Stadt davon abweicht, steht es dem Beirat offen,  
seine gegenteilige Meinung in der Öffentlichkeit publik zu 
machen. Die zweistündigen Sitzungen des Masterplanbei
rats finden turnusmäßig einmal im Quartal statt, bei Bedarf 
öfter. Alle Mitglieder können Vorschläge für die Tagesord
nung einreichen. Die Organisation der Sitzungen (Tagesord
nung, Einladung, Tagungsort) übernimmt die Masterplan
managerin in Absprache mit dem Vorsitz. Die Moderation 
und das Protokoll erfolgen durch die Stadtverwaltung. 

In der Umsetzungsphase unterstützen die Mitglieder 
des Masterplanbeirats das Ziel 100 % Klimaschutz aktiv. Der 

Masterplanbeirat bündelt in einem jährlichen Bericht sowohl 
Ergebnisse seiner Sitzungen als auch gemeinsam durchge
führte Projekte und Projekte der einzelnen Mitglieder sowie 
der durch sie vertretenen gesellschaftlichen Gruppen. Zu
dem enthält der Bericht eine Stellungnahme mit Bewertun
gen und Empfehlungen zur Klimaschutzarbeit der Stadtver
waltung. Dieser Bericht wird einmal jährlich im Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Umwelt (StUA) vorgestellt, wodurch 
die Schnittstelle zur Politik erweitert wurde.

Ansprache: Die Stadt Osnabrück lud die relevanten Akteure 
mit einem persönlichen Brief zur Teilnahme im Masterplan
beirat ein.

Finanzierung: Die Sitzungen finden in der Regel in den 
Räumlichkeiten der Stadt oder der Mitglieder statt. Mode
rations- sowie gelegentliche Referentenkosten werden von 
der Stadt getragen.

Ergebnis: In der Förderperiode 2012 bis Sommer 2016 tag
te der Masterplanbeirat insgesamt 18 Mal. Darüber hinaus 
fanden sich die einzelnen Beiratsteams mehrmals zusam
men. Nach Abschluss der Masterplanerstellung sind die Bei
ratsteams nicht mehr tätig. Im Zuge der erfolgreichen Erstel
lung des Masterplans 100 % Klimaschutz setzen neben der 
Stadt auch die Beiratsmitglieder Maßnahmen zum Klima
schutz um. Zum Beispiel bildet die Industrie- und Handels
kammer Osnabrück Energiescouts aus und hat Energieun
terricht für Grundschulen angeboten. Des Weiteren setzen 
sich Institutionen des Beirats wie die Hochschule Osnabrück 
im Arbeitskreis „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ für 
die für die Förderung nachhaltiger Mobilität ein. Wiederum 
andere gründeten einen Kompensationsfonds für Dienstrei
sen oder initiierten – wie die Lokale Agenda – einen Wettbe
werb zum Thema „Klimastadt Osnabrück“.

Herausforderung und Lösungsansatz: Die erfolgreiche 
Umsetzung des Masterplans erfordert die Mitwirkung der 
gesamten Osnabrücker Gesellschaft. Daher wirken die Bei
ratsmitglieder einerseits als Multiplikatoren, um den Klima
schutz in der Bevölkerung in die Breite zu tragen. Andererseits 
tragen sie selbst durch ihre Maßnahmen zum Klimaschutz 
bei. Um hier gezielt und effizient vorzugehen, behandeln die 
Sitzungen jeweils ein Schwerpunktthema, wie zum Beispiel 
„Betriebliches Mobilitätsmanagement“. Dazu erarbeitete der 
Masterplanbeirat im Vorfeld eine Prioritätenliste der zu dis
kutierenden Themen.

Ansprechpartnerin:
Birgit Rademacher, Masterplanmanagerin
Stadt Osnabrück
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Email: rademacher.b@osnabrueck.de
Telefon: 0541 323-4657

Weitere Informationen:
Masterplan 100 % Klimaschutz
d www.osnabrueck.de/gruen/klimaschutz/daten-

und-fakten/masterplan-100-klimaschutz.html

2 Der Runde Tisch CO2-Reduzierung setzte sich zum Ziel, den steigenden Energieverbrauch der Stadt Osnabrück und den damit verbunden Anstieg von 
CO2 durch geeignete Maßnahmen zu senken.

3 Es gab Beiratsteams zu folgenden Schwerpunkten: Beteiligung, Bildung, Öffentlichkeitsarbeit / Energieeinsparung und Effizienz / Erneuerbare Energien / 
Mobilität / Ernährung, Beschaffung, Abfallvermeidung / Stadt-Umland-Kooperation.

4 Die Projektgruppe dient der Steuerung des Masterplanprozesses. Sie setzt sich aus dem Vorstand für Städtebau, Umwelt, Feuerwehr und Ordnung, den 
leitenden Personen einzelner Fachbereiche, dem „OsnabrückerServiceBetrieb“, dem Eigenbetrieb „Immobilien und Gebäudemanagement“ sowie der 
Masterplanmanagerin als stimmberechtigte Mitglieder zusammen.
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3.2 Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern – 
Beispiele aus der Praxis

Der erste Schritt zur Mobilisierung und Begeisterung aller Bürgerinnen und Bürger für den Klimaschutz 
ist das Vorleben von guten Beispielen. Dies zeigt eindrucksvoll unsere Rostocker Energietour, bei der 
engagierte Unternehmen und Institutionen jährlich mit viel Tatenkraft als Multiplikatoren in die Stadt
gesellschaft wirken.

Roland Methling, Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock

Bedeutung der Bürgerbeteiligung
Dass Bürgerinnen und Bürgern eine entscheidende Rolle  im 
Klimaschutz zukommt, ist unbestritten: Einerseits ist ihre 
Unterstützung ausschlaggebend für die erfolgreiche Um
setzung geplanter Klimaschutzmaßnahmen. Wenn nicht 
bereits im Vorfeld der Planungen Akzeptanz für vorgesehene 
Maßnahmen aufgebaut wurde, greifen enttäuschte Bürger
innen und Bürger nicht selten auf Verfahren der direkten 
Demokratie (Bürgerbegehren, Volksentscheide etc.) zurück, 
um das geplante Projekt zu verhindern. Akzeptanz für und 
Identifikation mit Klimaschutzmaßnahmen sind somit zen
trale Ziele der Bürgerbeteiligung.

Andererseits sind Bürgerinnen und Bürger für einen 
Großteil der THG-Emissionen selbst verantwortlich. Von der 
Nutzung öffentlicher und klimafreundlicher Verkehrsmittel, 
über energiesparendes Verhalten (Raumwärme, Beleuch
tung, Elektrogeräte etc.) und die energetische Sanierung 
von Privathäusern bis hin zu nachhaltigen Konsumentschei
dungen: Ohne das Engagement und die Verhaltensände
rung der Bevölkerung hin zu klimafreundlichem Handeln 
sind ambitionierte Klimaschutzziele nicht zu erreichen. Bür
gerinnen und Bürger für das Thema Klimaschutz zu sensibi
lisieren und sie zu klimafreundlichem Handeln zu motivie
ren, sind somit wichtige Ziele der Bürgerbeteiligung.

Darüber hinaus verfügen Bürgerinnen und Bürger oft 
über gute Kenntnisse der kommunalen Gegebenheiten und 
ein nicht zu unterschätzendes Fachwissen. Ihre aktive Ein
bindung in Facharbeitsgruppen oder Planungsworkshops 
kann dazu beitragen, die Qualität von Konzept- und Maß
nahmenplanung zu verbessern.

Herausforderungen bei der Beteiligung
Der Notwendigkeit des Klimaschutzes sind sich viele Bür
gerinnen und Bürger zunehmend bewusst. Dennoch führt 
dieses Bewusstsein nicht zwangsläufig zu einer aktiven Be
teiligung im kommunalen Klimaschutz oder zu eigenem kli
maschonenden Handeln. Die Gründe hierfür sind vielfältig. 
Oft scheitert die aktive Beteiligung schlicht an fehlendem 
Wissen über Beitragsmöglichkeiten. Aber auch Zeitman-
gel und fehlendes Interesse am Thema Klimaschutz stellen 
Herausforderungen bei der Beteiligung dar. Vielfach wird 
Klimaschutz mit Verzicht, einer Einschränkung der Lebens
qualität und der persönlichen Freiheit oder höheren Kosten 
assoziiert. Dabei kann klimafreundliches Verhalten durch
aus einen Gewinn an Lebensqualität bedeuten. Häufig ist 

auch die Einsicht in die eigene Verantwortung wenig aus
geprägt – „Andere“ (der Staat, die Wirtschaft, die Kommu
nalverwaltung etc.) sollen erst einmal tätig werden. Hinzu 
kommt, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger vom Klima
wandel nicht persönlich betroffen fühlen, da die Folgen im 
Alltag bisher nicht spürbar sind beziehungsweise diesen nur 
schleichend verändern werden.

Allgemeine Hinweise für eine Beteiligung
Wichtig ist es, die Bürgerinnen und Bürger regelmäßig 
über Beteiligungsmöglichkeiten zu informieren und auf 
die positiven Nebeneffekte von Klimaschutzmaßnahmen 
hinzuweisen (Einsparung von Energiekosten, höhere Le
bensqualität, Steigerung der regionalen Wertschöpfung, 
Schaffung von Arbeitsplätzen, Vorteile für die Gesundheit 
etc.). Zusätzlich empfiehlt es sich, stets einen lokalen Bezug 
zum Thema Klimaschutz herzustellen, aktives „Mitmachen“ 
zu ermöglichen und die Bürgerinnen und Bürger auf der 
Quartiers- oder Dorfebene abzuholen: beispielsweise durch 
Müllbeutelaktionen, Mitmachaktionen wie „Alt gegen Neu“ 
oder Kampagnen zur energetischen Gebäudesanierung. 
Zusätzlich ist es ratsam, die Lebensphasen der Bürgerinnen 
und Bürger zu berücksichtigen und unterschiedliche Ange
bote, beispielsweise für Schülerinnen und Schüler, Familien, 
Rentnerinnen und Rentner etc., zu entwickeln.

Da die Beteiligung einzelner Bürgerinnen und Bürger 
oft mit einem hohen Organisationsaufwand verbunden ist, 
lohnt in vielen Fällen die Ansprache über Vereine und Ver
bände. Diese bündeln die Interessen zahlreicher einzelner 
Personen, zeichnen sich durch eine professionelle Organi
sationsstruktur aus und verfügen in der Regel über Erfah
rungen bei der Planung und Durchführung von Projekten. 
In der Praxis zeigt sich außerdem, dass Aktionen vor allem 
dann erfolgreich sind, sobald eine „kritische Masse“ an Per
sonen mitmacht. Wenn also erst einmal einige Mitglieder 
aus einem Verein bei einer Aktion dabei sind, verbreiten sich 
die Informationen über und die Begeisterung für diese Akti
on selbstständig weiter und die Zahl der sich beteiligenden 
Bürgerinnen und Bürger steigt an.

Die folgenden Praxisbeispiele zeigen bewährte Metho
den zur Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei der 
Masterplanerstellung und Umsetzung von Maßnahmen 
sowie Aktionen, die zu eigenem Handeln motivieren kön
nen, auf.
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Praxisbeispiele zur Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern

Bürgerkonferenz und Bürgerwerk
statt in Heidelberg

Zielsetzung: Die im „Heidelberg-Kreis Klimaschutz und 
Energie“52 entwickelten Maßnahmen des Masterplans 100 % 
Klimaschutz durch Ideen der Heidelberger Bürgerinnen und 
Bürger zu ergänzen, um dadurch die Akzeptanz und Identi
fikation mit den geplanten Klimaschutzprojekten sowie die 
Motivation zu eigenem Handeln zu steigern. Denn rund 40 
Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes werden in Heidel
berg durch private Haushalte verursacht.

Methode: Die Stadt Heidelberg organisierte Anfang 2013 
zwei Bürgerkonferenzen und eine Bürgerwerkstatt mit ins
gesamt rund 120 Teilnehmenden. Die drei Veranstaltungen 
fanden jeweils nachmittags in einem Abstand von vier Wo
chen statt, damit auch Interessierte, die durch Arbeit oder 
Ausbildung zeitlich gebunden sind, partizipieren konnten. 
Des Weiteren organisierte die Stadtverwaltung eine Kinder
betreuung, um Eltern die Teilnahme zu erleichtern. Durch 
den vierwöchigen Abstand zwischen den einzelnen Veran
staltungen stand den Teilnehmenden genügend Zeit zur 
Verfügung, die Ergebnisse in den jeweiligen gesellschaft
lichen Gruppierungen oder im privaten Umfeld zu disku
tieren und zu überdenken. Die Auftaktkonferenz diente der 
Sammlung von Ideen, die bei der anschließenden Bürger
werkstatt weiterentwickelt wurden. Die Stadtverwaltung 
verzichtete bei dieser zweiten Veranstaltung bewusst auf 
eine Moderation, sodass die Teilnehmenden die vorher ge
sammelten Ideen selbstständig zu Projekten ausarbeiteten 
und sich stärker mit den Projekten identifizieren konnten. 
Die zweite Bürgerkonferenz diente dazu, die Ergebnisse 
vorzustellen.

Ansprache: Die Werbung erfolgte flächendeckend in allen 
Heidelberger Haushalten über das wöchentlich erscheinen
de Amtsblatt. Ein Einleger mit Rücksendekarte vereinfachte 
dabei die Anmeldung für die Bürgerinnen und Bürger.

Ergebnis: Der Beteiligungsprozess führte zur Ergänzung 
des Masterplans um die Handlungsfelder Konsum und Er
nährung sowie Bildung. Die Teilnehmenden bewerteten 
die in der Bürgerwerkstatt erarbeiteten Vorschläge nach 
Erfolgsaussichten und Motivationspotential, Dringlichkeit 
und Innovationsgrad, aber auch nach Zielgruppengröße 
sowie Kosten. Daraus entstanden 13 Mitmachprojekte (z. B.  
„Heidelberger Veggie Day“, Konsumgüter-Sharing), von 
denen ein Teil bereits als erfolgreich abgeschlossen gilt. An
dere wiederum befinden sich noch in der Umsetzung oder 
wurden als fortlaufende Projekte verstetigt.

Herausforderung und Lösungsansatz: Die Realisierung 
der entwickelten Maßnahmen erforderte den Beschluss 
durch den Gemeinderat, wodurch sich die Umsetzung der 
Projekte teilweise verzögerte. Viele der Teilnehmenden 
hätten ihre Projektideen jedoch gerne unmittelbar im An-
schluss an die Konferenzen und die Werkstatt umgesetzt. 
Aus diesem Grund öffnete die Stadtverwaltung die an der 
Maßnahmenumsetzung arbeitenden Arbeitsgruppen im 
„Heidelberg-Kreis“ für Bürgerinnen und Bürger. Zusätzlich 
vermittelte sie Engagierte in Vereinsprojekte weiter.

Ansprechpartnerin:
Christine Fiedler, Klimaschutzmanagerin
Stadt Heidelberg
Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht 
und Energie, Abteilung Energie
Email: Christine.Fiedler@Heidelberg.de
Telefon: 06221 58-45603

Weitere Informationen:
Masterplan 100 % Klimaschutz 
d www.heidelberg.de/Masterplan100

Im Themenheft „Klimaschutz und Partizipation“ (Hrsg.:  
Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler Klimaschutz 
beim Deutschen Institut für Urbanistik gGmbH) finden 
sich ausführliche Informationen zur Bürgerbeteiligung in 
Heidelberg sowie die „Klima-Werkstatt Göttingen“ als ein 
weiteres gelungenes Praxisbeispiel für Bürgerkonferenzen 
und Bürgerwerkstätten. 
d www.difu.de/publikationen/2015/klimaschutz-

partizipation.html

Rege Beteiligung bei einer Bürgerkonferenz in Heidelberg

5 Der seit 2002 bestehende „Heidelberg-Kreis Klimaschutz und Energie“ entwickelte den Masterplan 100 % Klimaschutz maßgeblich mit und ist mit des
sen Umsetzung beschäftigt. Er setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, der Verbände, des Handwerks, der Architektur, der Kammern, 
der Universität, der Sparkasse, der Stadtwerke und der Verwaltung zusammen.

  „Verein zur Förderung der 
natürlichen Lebensgrundlagen  
e. V.“ in der Gemeinde Burbach

Zielsetzung: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und 
relevante Institutionen sollen Maßnahmen des Masterplans 
100 % Klimaschutz außerhalb des kommunalen Einfluss
bereiches umsetzen. Für die Durchführung der Aktivitäten 
bedarf es der Einwerbung zusätzlicher finanzieller Mittel, 
da diese innerhalb der Verwaltung nicht ausreichend zur 
Verfügung stehen. Hierfür sah der Masterplan zunächst 
die Gründung einer „Projektträgergesellschaft“ vor. Nach  
Klärung der rechtlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten 
entschied sich die Gemeinde schließlich für die Initiierung 
eines Vereins.

Methode: Nach einer persönlichen, telefonischen Anspra
che durch die Klimamanagerin fanden sich Mitte 2014 rund 
zehn engagierte – der Burbacher Öffentlichkeit bekannte –
Personen in einem Initiativkreis zusammen. Dazu gehörten 
zum Beispiel ehrenamtliche Energieberaterinnen und -be-
rater, ehemalige Mitglieder des früheren Klimabeirates zur 
Entwicklung des Masterplans und aus verschiedenen poli
tischen Ausschüssen sowie ein Rechtsanwalt. In insgesamt 
drei Workshops wurden der Masterplan mit Hilfe vielfältiger 
Moderationstechniken erläutert, Ideen für einen weiteren 
Fahrplan diskutiert und ein gemeinsames Verständnis in
nerhalb des Initiativkreises entwickelt. Am Ende dieses Pro
zesses entschieden sich die Beteiligten dazu, einen Verein 
zu gründen. Schwerpunkte des Vereins sollten die zielgrup
pengerechte Vorbereitung und Initiierung von Klimaschutz
projekten sein. Außerdem sollte der Verein dazu beitragen, 
ein Bewusstsein für das Thema Klimaschutz zu schaffen und 
die Klimaschutzaktivitäten auf eine breite bürgerliche und 
unternehmerische Basis zu stellen.

Ansprache: Neben der gängigen Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, 
Amtsblatt, etc.) warben die Personen aus dem Initiativkreis 
in ihren persönlichen Netzwerken für die Gründung und die 
geplanten Aktivitäten des Vereins. Dabei wurde stets berück
sichtigt, dass das Thema Klimaschutz für viele Menschen 
schwer fassbar ist. Aus diesem Grund vermied es der Initi
ativkreis auch, den Begriff „Klimaschutz“ im Vereinsnamen 
zu verwenden. Um zum Mitmachen zu motivieren, sollte das 
Thema Klimaschutz viel stärker an die Lebensrealität ange-
passt werden. 

Ergebnis: Anfang 2015 fand die Gründungsversammlung 
mit insgesamt 39 Personen statt, von denen 24 die Mit
gliedschaft im „Verein zur Förderung der natürlichen 
Lebensgrundlagen e. V.“ beantragten. Viele der inzwischen 50 
Mitglieder engagieren sich in einer der fünf Arbeitsgruppen 
(Energie, Abfall und Recycling, Lebendige Gewässer, Unter
nehmen Energiewende, Nachhaltiger Lebensstil) und setzen 
Klimaschutzaktivitäten um. Bei den Projekten wird stets  
darauf geachtet, dass vor allem der Umweltschutz sowie die 
Verbesserung der Lebensqualität und weniger das Thema 

Klimaschutz im Vordergrund stehen. Zum Beispiel erhielt 
jeder Burbacher Haushalt eine Mehrwegtasche mit zusätz
lichen Informationen über den Verein sowie zu den Themen 
Plastikvermeidung und Recycling. Bei der „1.000-Lichter-
Aktion“ verschenkte der Verein im Zeichen des Energie
sparens 1.000 LED-Lampen. Anfang 2017 wurde ein Image
film für den Masterplan über den Verein produziert. Dabei 
stehen zwar das Thema Klimaschutz, nicht aber die Kom
munalverwaltung, sondern die Bürgerinnen und Bürger mit 
ihren vielen Potentialen im Vordergrund. Durch solche und 
weitere Projekte – entweder ganz ohne unmittelbaren Bezug 
zum Thema Klimaschutz oder mit persönlichem Identifika
tionspotential für den Einzelnen – sind auch viele für den 
Klimaschutz eher unübliche Akteure, wie beispielsweise ein 
Theater, Teil des Vereins geworden.

Vorstandsmitglieder des „Vereins zur Förderung der 
natürlichen Lebensgrundlagen e. V.“, 2015

Finanzierung: Mit den insgesamt eher geringen Mitglieds
beiträgen (24 Euro / 48 Euro / 240 Euro im Jahr je Privat
person / Gemeinnützige Organisation / Unternehmen) las
sen sich die Projekte nur zum Teil finanzieren. Bei der 
„1.000-Lichter-Aktion“ übernahmen zwei regionale Unter
nehmen die Kosten für die Leuchten. Des Weiteren erstattet 
der Verein mehrmals im Jahr im Umweltausschuss Bericht 
und hat dadurch die Möglichkeit, die Politik für die eigenen 
Anliegen und die Finanzierung eventueller Budgetlücken zu 
gewinnen.

Herausforderung und Lösungsansatz: Bisher finden sich 
nur wenige junge Menschen in den Arbeitsgruppen 
wieder. Durch jugendgerechte Aktionen soll das Thema 
Klimaschutz an Jugendliche herangetragen und diese 
zur Mitwirkung im Verein motiviert werden. Im Rahmen 
einer durch den Verein betreuten Klimaschutz-AG wird zum 
Beispiel mit Schülerinnen und Schülern ein Theaterstück zur 
nächsten „Earth Hour“ einstudiert.

Ansprechpartnerin:
Carolin Vomhof-Kettner, Klimamanagerin
Gemeinde Burbach
Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen, Umwelt
Email: c.vomhof-kettner@burbach-siegerland.de
Telefon: 02736 45-35
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Weitere Informationen:
Offizielle Homepage des Vereins
d www.natuerliche-lebensgrundlagen.de

Masterplan 100 % Klimaschutz
d http://klima.burbach-siegerland.de/Klimaschutz-

in-Burbach/Konzepte-und-Ma%C3%9Fnahmen

Heidelberger Jugendklimagipfel

Zielsetzung: Stärkung der Jugendbeteiligung zum Thema 
Klimaschutz in der Stadt Heidelberg.

Methode: Der Jugendklimagipfel ist ein zweitägiger Work
shop, in dem sich Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse 
(im Alter von 14 bis 21 Jahren) über die Folgen der globa
len Erwärmung, deren mittel- und langfristige, lokale und 
globale Folgen sowie über kommunalpolitische Handlungs
felder des Klimaschutzes informieren und austauschen. Im 
Laufe der Veranstaltung erarbeiten die Jugendlichen Hand
lungsempfehlungen, die sie der Kommunalpolitik und der 
Presse präsentieren. Außerdem werden diese Handlungs
empfehlungen dem Heidelberger Jugendgemeinderat für 
seine politische Arbeit zur Verfügung gestellt.

Ansprache: Der Jugendklimagipfel wurde erstmals 2007 
durch den BUND Heidelberg organisiert, der Mitglied im 
„Heidelberg-Kreis Klimaschutz und Energie“6

      ist. Durch 
seinen Erfolg und den partizipativen Ansatz wurde der  
Jugendklimagipfel als Maßnahme in den Masterplan 100 % 
Klimaschutz aufgenommen. Die Bewerbung der Veranstal
tung erfolgt an Heidelberger Schulen über die Schulleitun
gen, Umweltbeauftragte sowie Lehrerinnen und Lehrer, die 
Energieteams („E-Teams“) betreuen. Dabei wird die Veran
staltung in erster Linie kurz vor den Sommerferien bei den 
Jugendlichen beworben. In der Vergangenheit hat es sich 
jedoch bewährt, nach den Schulferien nochmals auf die Ver
anstaltung hinzuweisen.

Finanzierung: Die direkte Einbindung der Schulen für die 
Bewerbung der Veranstaltung verringert die Kosten für Öf
fentlichkeits- und Pressearbeit. Zusätzlich wirbt der BUND 
über den Stadtjugendring Heidelberg in dessen Jugendor
ganisationen. Die Finanzierung der Veranstaltung erfolgt 
durch den BUND und den Klima-Strom-Fonds der Stadtwer
ke Heidelberg (ebenfalls Mitglied im „Heidelberg-Kreis“).

Begleitende Maßnahmen: Der Oberbürgermeister fun
giert als Schirmherr und hebt dadurch die Bedeutung des 
Jugendklimagipfels bei den Eltern und jungen Bürgerinnen 
und Bürgern der Stadt Heidelberg hervor.

Ergebnis: Während der Projektlaufzeit des Masterplans 100 % 
Klimaschutz fanden insgesamt drei Jugendklimagipfel mit 
jeweils rund 30 Jugendlichen statt.

Herausforderung und Lösungsansatz: Die vermittelten In
halte wurden im Anschluss an den Jugendklimagipfel nur 
selten an die Mitschülerinnen und Mitschüler transportiert. 
Um diesen Wissenstransfer zu stärken, wollen BUND Heidel
berg, Stadtverwaltung und Schulen in einem ersten Schritt 
prüfen, inwiefern sich die Aktivitäten der „E-Teams“ mit dem 
Jugendklimagipfel verknüpfen lassen. Seit 1995 bringen die
se Teams, die sich aus Schülerinnen und Schülern, Lehrerin
nen und Lehrern sowie Hausmeisterinnen und Hausmeis
tern zusammensetzen, die Idee des Klimaschutzes und der 
Nachhaltigkeit voran. Ob in Grundschulen, Gemeinschafts- 
und Realschulen, Gymnasien oder Berufsschulen: Die Ener
gieteams behalten zum Beispiel den Energieverbrauch der 
Schule im Auge oder entwickeln Maßnahmen, um durch 
Verhaltensänderungen Energie effizienter zu nutzen.

Ansprechpartnerin:
Christine Fiedler, Klimaschutzmanagerin
Stadt Heidelberg
Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie
Abteilung Energie
Email: Christine.Fiedler@Heidelberg.de
Telefon: 06221 58-45603

Weitere Informationen:
Offizielle Homepage zum Jugendklimagipfel
d www.vorort.bund.net/jugendklimaworkshop.de

Masterplan 100 % Klimaschutz
d www.heidelberg.de/Masterplan100

Workshop im Rahmen des Heidelberger Jugendklimagipfels

6 Der seit 2002 bestehende „Heidelberg-Kreis Klimaschutz und Energie“ entwickelte den Masterplan 100 % Klimaschutz maßgeblich mit und ist mit des
sen Umsetzung beschäftigt. Er setzt sich unter anderem aus Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, der Verbände, des Handwerks, der Architektur, 
der Kammern, der Universität, der Sparkasse, der Stadtwerke und der Verwaltung zusammen.

Wettbewerb „Bürgerprojekte zum 
Klimaschutz“ in der Stadt Marburg 
und im Landkreis Marburg- 
Biedenkopf

Zielsetzung: Den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, dass 
jede und jeder einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, 
und dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, den Klimaschutz als 
Einzelperson oder gemeinsam mit anderen voranzubringen. 
Darüber hinaus sollte das vielfältige Engagement der Bevöl
kerung gewürdigt und zum Nachahmen angeregt werden.

Zielgruppe: Einzelpersonen, Vereine und Organisationen, 
Bildungsträger sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Methode: Seit 2014 werden in der Stadt Marburg und im 
Landkreis Marburg-Biedenkopf jährlich bestehende oder 
geplante „Bürgerprojekte“, die einen Beitrag zum Klima
schutz leisten, im Rahmen eines Wettbewerbs ausgezeich
net und gefördert. Die Auszeichnung umfasst sowohl eine 
finanzielle Unterstützung in Höhe von bis zu 1.000 Euro je 
Projekt als auch eine organisatorische Begleitung bei der 
Umsetzung. Um den Bürgerinnen und Bürgern eine ak
tive Teilhabe am gesamten Prozess zu ermöglichen, wer
den die Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb (z. B. 
Zielgruppe und Auswahlverfahren) jährlich neu in einer 
Ideenwerkstatt mit Interessierten aus der Region diskutiert. 
Dieses dynamische Verfahren fördert den Mitmach- und 
Mitentscheidungsgedanken und hält den Prozess lebendig. 
Auch die Entscheidung darüber, welche Projekte am Ende 
die Förderung erhalten, fällen die Bürgerinnen und Bürger 
(via Post, Telefon, E-Mail oder internetbasiertem Formular) 
gemeinsam mit einer Jury. Diese besteht zum Großteil aus 
Fachexpertinnen und -experten und variiert ebenfalls von 
Jahr zu Jahr. 2016 wurde die Jury auf Wunsch der Teilneh
menden der Ideenwerkstatt beispielsweise um einen „Zu
fallsbürger“ erweitert.

Finanzierung: Insgesamt stellen Stadt und Landkreis jährlich 
16.000 Euro aus ihren Haushalten für den Wettbewerb zur 
Verfügung; davon sind 5.000 Euro für begleitende Veranstal
tungen und Öffentlichkeitsarbeit bestimmt. Darüber hinaus 
schufen sie je eine viertel Personalstelle für die Betreuung 
des Wettbewerbs.

Zusätzliche Angebote: Um die Fortführung und Weiterent
wicklung der Projekte zu unterstützen, bieten Landkreis und 
Stadt Projektwerkstätten für alle Teilnehmenden an. Auf die
se Weise sollen sowohl der Austausch und die Vernetzung 
zwischen den einzelnen Projekten gefördert als auch wei
tere Informationen zu Projektmanagement, Finanzierungs
möglichkeiten und Verstetigung vermittelt werden. Zudem 
lernen die Teilnehmenden wie sie ihre Projekte durch Öf
fentlichkeitsarbeit bekannt machen und neue Mitstreitende 
gewinnen können.

Ansprache/Öffentlichkeitsarbeit: Unterschiedliche Print
medien wie Plakate und Postkarten, ein Banner am hoch 
frequentierten Oberstadt-Aufzug, die durch den Landkreis 
herausgegebene Zeitschrift „ERNA – ERneuerbar und NAch
haltig“ sowie Artikel im Marburger Stadtmagazin machten 
auf den Wettbewerb aufmerksam. Eröffnet wird der Wett
bewerb jedes Jahr mit einer öffentlichkeitswirksamen Start
aktion. So ließ man 2014 beispielsweise 99 Luftballons aus 
abbaubarem Naturkautschuk vom Marburger Schloss aus 
steigen. An den Luftballons hingen Postkarten, die eine kurze 
Beschreibung des Wettbewerbs umfassten und zum Mitma
chen aufriefen.

Ergebnis: Jedes Jahr wurden bisher weit über 20 Ideen ein
gereicht – vor allem von Vereinen, Bildungsträgern und Pri
vatpersonen aus nahezu dem gesamten Landkreis. Daraus 
wurden in der Regel zehn bis elf Gewinnerprojekte ausge
wählt und im Rahmen eines Festaktes ausgezeichnet und 
vorgestellt. An der Abstimmung über die Gewinnerprojekte 
nahmen jeweils mehr als 3.000 Personen teil. Darüber hinaus 
wird die Homepage des Landkreises zum Start des Wettbe
werbs stets deutlich öfter aufgerufen als normalerweise. Und 
durch die begleitende Öffentlichkeitsarbeit sowie die Eigen
werbung der Teilnehmenden wird das Thema Klimaschutz in 
die Breite getragen.

Start des Wettbewerbs „Bürgerprojekte zum Klimaschutz“ 
im Jahr 2014

Herausforderung und Lösungsansatz: Eine Herausfor
derung lag darin, die Wettbewerbsbestimmungen verwal
tungskonform zu gestalten – etwa in Bezug auf die Frage, 
inwiefern die Kommune Entscheidungskompetenzen an die 
Bürgerinnen und Bürger abgeben darf. Im Vorfeld der Pla
nung ist daher eine Absprache mit dem Rechtsamt empfeh
lenswert. Da die Finanzhoheit beim Kreis liegt und die Mit
tel nicht einfach ausgezahlt werden können, ist ebenfalls zu 
bedenken, dass die Prüfung der Gewinnerprojekte sowie die 
Gewinnausschüttung durchaus aufwendig ausfallen können.
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Empfehlungen: Bei der Durchführung der Ideenwerkstatt 
bewährte es sich, die Verwaltungskolleginnen und -kollegen 
aus den betroffenen Bereichen wie Bildung oder Regional
entwicklung mit einzubeziehen. Da bei der Festlegung der 
Teilnahmebedingungen unterschiedliche Bedürfnisse be
rücksichtigt werden müssen, empfiehlt sich außerdem eine 
externe, professionelle Moderation der Ideenwerkstatt.

Ansprechpartner:
Thomas Madry, Masterplanumsetzungsmanager
Landkreis Marburg-Biedenkopf
Fachbereich Ländlicher Raum und Verbraucherschutz
Email: MadryT@marburg-biedenkopf.de
Telefon: 06421 405-6219

Weitere Informationen:
„Bürgerprojekte zum Klimaschutz“
d www.klimaschutz.marburg-biedenkopf.de/

buergerprojekte

Masterplan 100 % Klimaschutz
d http://klimaschutz.marburg-biedenkopf.de/privat 

person/klimastrategie-2050/strategie/masterplan/

Wettbewerb „Stromfresser gesucht“ 
im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Zielsetzung: Bürgerinnen und Bürger durch Information 
und Aufklärung für das Thema Haushaltsstrom zu sensi
bilisieren, ihnen Einsparpotentiale aufzuzeigen und sie zu 
einem sparsamen Strom- und Wasserverbrauch sowie dem 
Austausch alter Elektrogeräte zu motivieren.

Methode: Seit 2014 schrieb das Klimaschutzteam des Land
kreises Marburg-Biedenkopf dreimalig einen Wettbewerb 
zur Suche nach den größten „Stromfressern“ – das heißt 
ineffizienten Elektrogeräten – in Privathaushalten aus. 2014 
begab man sich auf die Suche nach der ältesten Kühl-Ge
frier-Kombination, 2015 nach den fünf ältesten Waschma
schinen und 2016 wurde unter allen eingereichten Röhren
fernsehern ein neuer hocheffizienter Apparat verlost.7  Die 
Geräte stellte jeweils ein Elektrohändler beziehungsweise 
ein Hersteller kostenlos zur Verfügung. Im Gegenzug wurde 
die Firma als Sponsor in Presseinformationen und auf Pla
katen genannt, die zu der Aktion veröffentlicht wurden. Die 
Siegerinnen und Sieger bekamen die Gewinne des jeweili
gen Wettbewerbs von der Landrätin und dem ersten Beige
ordneten persönlich überreicht.

Ansprache/Öffentlichkeitsarbeit: In seinem halbjährlich 
erscheinenden Magazin „ERNA – ERneuerbar und NAch
haltig“ informierte der Landkreis stets über den aktuellen 
Wettbewerb und gab zusätzlich Tipps zum Stromsparen im 

Haushalt. Da der Landkreis das 16-seitige Magazin in ei
ner Auflage von 108.000 Stück an alle Haushalte kostenlos 
verteilt, wurden die Informationen zum Wettbewerb immer 
breit gestreut. Zusätzlich wurden etwa 10.000 Exemplare 
an öffentlichen Stellen ausgelegt und auf Veranstaltungen 
verteilt.

Darüber hinaus machten Pressemitteilungen, Radiobe
richte und Plakate auf den Wettbewerb aufmerksam. Zu
dem ließ der Landkreis zwei Kurzvideos zum Thema Ener
giesparen durch eine extern beauftragte Agentur erstellen. 
Die Filme „Stromfresser im Haushalt“ und „Wärmeschlu
cker“ werden auch weiterhin auf der Internetseite sowie 
im Kino und auf Veranstaltungen gezeigt und im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Zur Außendarstellung 
entwickelte die Agentur außerdem ein Maskottchen: den 
„Stromfresser“. Dieser begleitet das Klimaschutzteam bei 
allen Aktionen und Veranstaltungen rund um das Thema 
Stromsparen. Auf Verbrauchermessen werden darüber hin
aus anhand von Beispielgeräten Einsparpotentiale von effi
zienten Haushaltsgeräten vorgestellt.

Eine aus den 60er Jahren stammende Waschmaschine wird 
durch eine neue ersetzt (v.l.n.r.): Thomas Madry (Fachdienst 
Klimaschutz und Erneuerbare Energien des Kreises), Harald 
Kühn (Expert-Medialand), Landrätin Kirsten Fründt und der 
Gewinner Matthias Balz aus Marburg

7 Die Fortführung des Wettbewerbs wird momentan nicht weiterverfolgt; ggf. werden im Jahr 2017 die ältesten Kochherde ausfindig gemacht.

Finanzierung: Aufgrund der Zusammenarbeit mit regiona
len Elektrofachhändlern beziehungsweise Herstellern lag 
der kommunale Eigenanteil nur bei circa 500 Euro (ohne 
Aufwand für die Entwicklung des Maskottchens und die 
Erstellung der Kurzvideos). Auch den Zeitaufwand für die 
Betreuung des Wettbewerbs beschreibt die Kommune als 
gering.

Ergebnis: Insgesamt 580 Bürgerinnen und Bürger schick
ten in den drei Jahren des Wettbewerbs Fotos, Daten und 
Geschichten rund um ihre „Stromfresser“ an das Klima
schutzteam. Anhand des Siegergerätes konnte anschaulich 
vermittelt werden, wie viel Geld durch einen Tausch einge
spart werden kann und wie schnell sich die Kosten für ein  

Neugerät amortisieren. Im dreijährigen Wettbewerbszeit
raum gab es zusätzlich zu den Veröffentlichungen im kreis
eigenen Magazin „ERNA“ weitere zwölf Artikel in Print
medien. Der begleitende Kurzfilm erreichte rund 54.000 
Kinozuschauer.

Herausforderung und Lösungsansatz: Gewinnspiele erfor
dern die Erarbeitung von Teilnahmebedingungen, die idea
lerweise durch das Rechtsamt oder eine andere verantwort
liche Stelle geprüft und freigegeben werden sollten. Eine 
entsprechende Vorlage vereinfacht die Ausrichtung weiterer 
Gewinnspiele. Zur Ermittlung eines Sponsoring-Partners  
sollten im Vorfeld des Wettbewerbs vorsorglich alle einge
tragenen Elektrohändler im Gebiet der Kommune ange
schrieben werden. So können Vorbehalte bezüglich eines 
Eingriffs in den Wettbewerb vermieden werden.

Die Suche nach dem jeweils ältesten Gerät war sehr zei
tintensiv und nur möglich, wenn über entsprechende Kauf
belege oder den Abgleich der Seriennummer mit den jewei
ligen Herstellern das Produktionsjahr abgeglichen werden 
konnte. Im Jahr 2016 wurde daher unter allen eingesendeten 
Altgeräten ein Neugerät verlost und somit der Arbeitsauf
wand für die Recherche der Produktionsjahre vermieden.

Hilfestellung für andere Kommunen: Der Landkreis Mar
burg-Biedenkopf stellt anderen Kommunen – nach Ab
schluss eines Nutzungsvertrags – alle begleitenden Werbe
materialien (Werbefigur „Stromfresser“ sowie den Kurzfilm 
zum Thema Haushaltsstrom, der mit dem eigenen Logo 
versehen werden kann), Vertragsunterlagen sowie die Teil
nahmebedingungen für den Wettbewerb kostenlos zur Ver
fügung. Seinen Ursprung hatte der Wettbewerb in der Stadt 
Rheine, wo seit dem Jahr 2009 in bislang sieben Kategorien 
die ältesten Geräte gesucht und als „Stromfresser“ in einer 
öffentlichen Ausstellung präsentiert werden. Weitere Infor
mationen unter www.unser-plan.de.

Ansprechpartner:
Thomas Madry, Masterplanumsetzungsmanager
Landkreis Marburg-Biedenkopf
Fachbereich Ländlicher Raum und Verbraucherschutz
Email: MadryT@marburg-biedenkopf.de
Telefon: 06421 405-6219

Weitere Informationen:
„Stromfresser“ gesucht
d www.klimaschutz.marburg-biedenkopf.de/stromfresser

Masterplan 100 % Klimaschutz
d http://klimaschutz.marburg-biedenkopf.de/privatperson

/klimastrategie-2050/strategie/masterplan/

Milieustudie der Stadt Osnabrück

Zielsetzung: Mit einer auf spezifische Zielgruppen ausge
richteten Öffentlichkeitsarbeit möchte die Stadt Osnabrück 
die verfügbaren finanziellen Mittel zielgerichtet einsetzen, 
die Wirkung ihrer Kommunikation zum Thema Klimaschutz 
bei den Bürgerinnen und Bürgern erhöhen und sie so, kon
kret an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst, zum Mitma
chen bei Klimaschutzaktivitäten motivieren. 

Methode: Eine Milieustudie8 sollte Aufschluss darüber ge
ben, welche Motive und Hemmnisse in den verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen der Stadt Osnabrück bei der Umset
zung von Klimaschutzmaßnahmen existieren. Das von der 
Verwaltung beauftragte Institut befragte die Bevölkerung 
zu ihrer Affinität zum Klimaschutz in den Handlungsfeldern 
Haushalt (Energiesparendes Verhalten), energetische Mo
dernisierung (Sanierung, Nutzung Erneuerbarer Energien-
Anlagen) und klimaschonende Mobilität (Alltagsverhalten). 
Hieraus leitete das Institut allgemeine Empfehlungen ab, 
welche Klimaschutzmaßnahmen und Projekte sich für ver
schiedene Zielgruppe eignen und welche Kanäle und Spra
che darauf aufbauend für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt 
werden sollten. Zusätzlich führte das Institut im Zeitraum 
von Juli bis August 2013 etwa eineinhalbstündige leitfaden
gestützte Telefoninterviews mit gesellschaftlichen Akteuren 
(z. B. Wohnungsbaugenossenschaften, Caritas, Handwerks
kammer, ADAC) in der Stadt Osnabrück durch.

Zielgruppe: Um sicherzustellen, dass die Befragten einen 
Querschnitt der Osnabrücker Gesellschaft repräsentieren, 
ermittelte das Institut vier Stadtteile, bei denen sich die Zu
sammensetzung der Bevölkerung (z. B. Alter, Einkommen, 
Migrationshintergrund, Wohnsituation) – an den Milieus 
orientierend – unterscheidet.

Ansprache: Das Institut führte die Befragung von Tür zu 
Tür in den ausgewählten Stadtteilen von Ende Oktober bis 
Anfang November 2013 durch. Insgesamt betrug die Dau
er der in der Regel mündlichen Befragung zwischen 30 und 
60 Minuten. Wenn die Personen aus dem Haushalt nicht  
anzutreffen waren, hinterließen sie einen Flyer im Brief
kasten. Bürgerinnen und Bürger hatten dadurch die Mög
lichkeit, der Verwaltung einen Termin zur erneuten Kon
taktaufnahme zu nennen. Der Flyer stand in verschiedenen 
Sprachen zur Verfügung, um Barrieren für Menschen ohne 
ausreichende Deutschkenntnisse abzubauen. Um Miss
verständnisse durch spontane Anfragen an der Haustür zu 
vermeiden, kündigte die Verwaltung die Befragung im Vor
feld in den einschlägigen Medien der Stadt an – etwa in der 
„Neuen Osnabrücker Zeitung“, in verschiedenen Stadtteil
zeitschriften und bei zwei lokalen Radiosendern. Zusätzlich 
informierte die Stadt die betroffenen Haushalte schriftlich 
über die geplante Befragung. Darüber hinaus erhielten die 
Interviewerinnen und Interviewer des Instituts von der Stadt 

8 Das Sinus-Institut entwickelte in den 1980er Jahren eine Zielgruppen-Typologie, bei der sich die Einordnung der Menschen in sogenannte Sinus-
Milieus nach ihrer sozialen Lage, ihren Werten und ihrem Lebensstil bemisst. Je nach Ausprägung der jeweiligen Dimensionen zeigen die Menschen 
ein anderes Verhalten.
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offizielle Ausweise. Auf diese Weise konnten sie bestätigen, 
dass sie die Umfrage im Auftrag der Stadt durchführen.

Finanzierung: Die Gesamtkosten für die Milieustudie betru
gen rund 42.000 Euro. Die Stadt Osnabrück deckte die Summe 
aus Mitteln, die durch das Programm „Masterplan 100 % 
Klimaschutz“ des Bundesumweltministeriums zur Verfü-
gung gestellt wurden.

Ergebnis: Auf Grundlage der Umfrage wurde ein Zielgrup
pen- und Kommunikationshandbuch entwickelt, das Infor
mationen zur Gestaltung zielgruppengerechter Kommuni
kationsmaßnahmen zum Klimaschutz sowie Vorschläge zur 
Mobilisierung privater Haushalte zu Klimaschutzaktivitäten 
enthält. Durch die Milieustudie entstand ein sehr differen
ziertes Bild der einzelnen Milieus und ihrer jeweiligen Kli
maaffinität. So sind beispielsweise laut der Studie die so
zialökologisch und liberalintellektuell geprägten Milieus 
offener für klimafreundliche Konsumentscheidungen. Im 
Bereich der nachhaltigen Mobilität sieht dies wieder an-
ders aus. Auch die Argumente, die die einzelnen Gruppen 
für Klimaschutzaktivitäten motivieren, sind unterschiedlich 
ausgeprägt. Für die bürgerliche Mitte, eine der Zielgrup
pen mit hoher Affinität zum Klimaschutz, ist laut der Studie 
beispielsweise gesellschaftliche Verantwortung und Mitge
staltung ein wichtiges Element. Auf Grundlage des Kom
munikationshandbuchs erarbeitete die Stadt ein Konzept 
zur Öffentlichkeitsarbeit, das neben der Dachmarke „Wir 
für das beste Klima in Osnabrück“ vor allem projekt- und 
zielgruppenspezifische Maßnahmen enthält. Da eine emo
tionale Ansprache eine wesentliche Voraussetzung für eine 
nachhaltige Motivation zum Klimaschutz darstellt, wurde 
zum Beispiel ein emotionaler Imagefilm zum Klimaschutz 
in Osnabrück gedreht. Außerdem wurde eine Internetseite, 
auf der Bürgerinnen und Bürger ebenso wie Unternehmen 
und Organisationen als Botschafterinnen und Botschafter 
für den Klimaschutz werben, entwickelt.

Empfehlungen: Im Vorfeld der Beauftragung einer Mili
eustudie ist eine detailliierte Leistungsbeschreibung, bei
spielsweise zum Umfang und Detailgrad des Fragebogens, 
zur Tiefenschärfe der Milieus und der daraus abzuleitenden 
Kommunikationsmaßnahmen sowie gegebenenfalls zu ge
sondert zu betrachtenden Zielgruppen zu empfehlen. Wei
terhin ist bei der Erstellung einer Milieustudie auf die geeig
nete Auswahl der Stadtteile beziehungsweise Straßenzüge 
zu achten, um alle Milieutypen befragen und abbilden zu 
können.

Ansprechpartnerin:
Birgit Rademacher, Masterplanmanagerin
Stadt Osnabrück 
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Email: rademacher.b@osnabrueck.de
Telefon: 0541 323-4657

Weitere Informationen:
Kurzfilm der Stadt Osnabrück zum Klimaschutz
d www.youtube.com/watch?v=hhgTFzc3H7Q

Masterplan 100 % Klimaschutz
d www.osnabrueck.de/gruen/klimaschutz/daten-

und-fakten/masterplan-100-klimaschutz.html

Energietour Rostock

Zielsetzung: Die Mitglieder des „Energiebündnisses 
Rostock“9   nehmen durch das Aufzeigen und Vorleben guter 
Praxisbeispiele eine Vorbildfunktion ein, die bei den Bürgerin
nen und Bürgern zu Akzeptanz, Mitwirkung und Nachah
mung von Handlungen für den Klimaschutz führen soll.

Zielgruppe: Die Hansestadt Rostock gewinnt kommunale 
und private Unternehmen sowie weitere Organisationen 
und Institutionen (Verbände, Universität, Handwerkskam
mer) als Multiplikatoren und trägt mit ihnen den Klima
schutz an die Bürgerinnen und Bürger heran.

9 Im April 2011 initiierte die Hansestadt Rostock das „Energiebündnis Rostock“, um den Erfahrungsaustausch zum Klimaschutz unter den Akteuren der 
Kommune zu fördern und gemeinsame Projekte umzusetzen. Aktuell gehören dem Bündnis neben der Hansestadt Rostock insgesamt 20 Institutionen, 
kommunale und private Unternehmen sowie Verbände und Initiativen an.

Methode: 2013 brachte die Klimaschutzleitstelle der Hanse
stadt Rostock die Idee der sogenannten Energietour auf  
einer Sitzung des „Energiebündnisses Rostock“ ein. Bei 
der Energietour öffnen die teilnehmenden Unternehmen,  
Vereine und Institutionen ihre Türen und stellen interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern in thematischen Führungen eigene 
erfolgreiche Klimaschutzaktivitäten sowie Energietechnolo
gien als Positivbeispiele im Bereich des Klimaschutzes vor. 
Die Idee traf bei den Mitgliedern auf viel Zustimmung, da 
sich die Unternehmen, Vereine und Institutionen durch das 
Engagement für den Klimaschutz einen Imagegewinn er
hofften.

Gemeinsam mit dem Bündnis führte die Stadt die Energie
tour 2014 erstmals durch. Sie setzt sich aus verschiedenen 
Einzeltouren zusammen, welche die Mitglieder des Ener
giebündnisses eigenständig gestalten und leiten. Dazu  
gehören zum Beispiel Ausflüge zu einer Photovoltaikanlage 
oder einem Müllheizkraftwerk, Führungen durch das Stra
ßenbahndepot mit Informationen zum Energiekonzept der 
neuesten Generation der Straßenbahnen oder informative 
Vorträge zur Erdwärmenutzung mit Wärmepumpen. Rund 
zehn solcher Einzeltouren finden im Rahmen der Energie
tour über das gesamte Jahr verteilt statt.

Die etwa zweistündigen Termine führen Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter des jeweiligen Veranstalters in der 
Regel auf dem eigenen Betriebsgelände oder in den ei
genen Räumlichkeiten durch. Für die bessere Planung der 
Veranstaltungen sollen sich interessierte Bürgerinnen und 
Bürger bei der Volkshochschule Rostock anmelden. Diese  

übernimmt das Anmeldemanagement und koordiniert dies 
mit den jeweiligen Veranstaltern der Einzeltouren.

Öffentlichkeitsarbeit: Die Bewerbung der Energietour er
folgt in Kooperation mit der Volkshochschule Rostock. Sie 
verfügt über ein für alle Bürgerinnen und Bürger im Internet 
frei zugängliches Jahresprogramm. Darin führt die Volks
hochschule alle Termine der Energietour auf. Zusätzlich stellt 
die Stadtverwaltung die Energietour über das Lokalfernse
hen, den städtischen Anzeiger, auf der eigenen Internetseite 
und über Flyer vor.

Finanzierung: Die Kosten für die Umsetzung der Energie
tour sind insgesamt gering, daher fallen für die Bürgerin
nen und Bürger keine Teilnahmegebühren an. Die jährliche 
Auflage von 300 Flyern erstellt die Klimaschutzleitstelle kos
tengünstig auf den eigenen Druckern. Für das Anmelde
management stellt die Volkshochschule keine Gebühren in 
Rechnung, da sie sich als Ort der Begegnung begreift und 
sie die Themen der Führungen als willkommene Bereiche
rung ihrer Bildungsarbeit sieht. Die teilnehmenden Orga
nisationen führen die Veranstaltungen selbstständig und 
kostenlos durch. In Abstimmung mit dem Energiebündnis 
erstellt die Klimaschutzleitstelle das Programm.

Ergebnis: Das Feedback der Teilnehmerinnen und Teilneh
mer sowie der Mitglieder des Energiebündnisses ist insge
samt sehr gut. Die anhaltend hohen Teilnahmezahlen und 
die gute Resonanz in der Presse bestätigen, dass es sich 
insgesamt um ein gelungenes und wiederholbares Format 
handelt – auch wenn eine systematische Erhebung, inwie
fern Klimaschutz im Alltag der Teilnehmerinnen und Teil
nehmer dadurch mehr Bedeutung gewinnt, nicht möglich 
ist. Seit 2014 wird die Energietour Rostock jährlich durchge
führt. Im Durchschnitt nahmen an jeder Einzeltour zwischen 
15 und 50 Personen teil. Das von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern nach den Einzeltouren per Email an die Volks
hochschule zurückgemeldete Feedback wird dazu genutzt, 
um weitere Programmpunkte für die kommenden Energie
touren aufzunehmen. 2016 konnten die Rostockerinnen und 
Rostocker so zum Beispiel auch ein Windrad besteigen.

Gründungsmitglieder des „Energiebündnisses Rostock“

Empfehlungen: Die grundsätzliche Idee der Energietour 
ahmte die Hansestadt Rostock den Flensburger Klima
pakt-Exkursionen nach und passte sie an die lokalen Bedin
gungen an. Diese Erfahrungen gab die Hansestadt Rostock 
wiederum an die Stadt Flensburg zurück, die mittlerweile 
auch mit der dortigen Volkshochschule gemeinsame Sache 
macht.

Ansprechpartnerin:
Kerry Zander, Koordinatorin der Klimaschutzleitstelle
Hansestadt Rostock
Email: kerry.zander@rostock.de
Telefon: 0381 381-7327

Weitere Informationen:
„Energiebündnis Rostock“
d http://rathaus.rostock.de/sixcms/detail.php?id=14859&_

sid1=%E2%80%93rostock_01.c.260.de&_sid2=rostock_
01.c.267.de&_sid3=9852&_sid4=&_sid5

Masterplan 100 % Klimaschutz
d http://rathaus.rostock.de/sixcms/media.php/144/

Masterplan_20140403.pdf
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3.3 Die Beteiligung von Industrie, Gewerbe, Handel und 
Dienstleistungen – Beispiele aus der Praxis

In Flensburg haben sich fast alle bedeutenden Unternehmen und Institutionen im Klimapakt zusam
mengeschlossen. Ihre engagierten Wettbewerbsbeiträge in der Energie-Challenge 2016 sind die beste 
Werbung für den Klimaschutz, aber auch für die Unternehmen selbst.

Henning Brüggemann, Bürgermeister der Stadt Flensburg

Bedeutung der Beteiligung
Auf der einen Seite gehören Unternehmen zu den größten 
Verursachern klimarelevanter Emissionen. So entfielen 2015 
rund 29 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs auf 
den Sektor „Industrie“ sowie circa 16 Prozent auf den Sektor 
„Gewerbe, Handel und Dienstleistungen“ (GHD) (vgl. UBA 
2017). Die Industrie wendet dabei etwa zwei Drittel des End
energieverbrauchs für Prozesswärme sowie circa ein Viertel 
des Verbrauchs zum Betrieb von Motoren oder Maschinen 
auf. Im Vergleich dazu benötigt der Sektor GHD etwa die 
Hälfte der Endenergie für die Beheizung von Räumen – dar
über hinaus ist hier der Stromanteil relativ am höchsten, was 
auf die Beleuchtung und den Stromeinsatz für mechanische 
Energie zurückzuführen ist (vgl. ebd.). Ein zentrales Ziel der 
Beteiligung von Unternehmen im Klimaschutz ist es daher, 
diese zu energiesparendem und klimafreundlicherem Wirt
schaften zu motivieren. Die Handlungsmöglichkeiten für 
klimafreundliches Wirtschaften in Unternehmen sind dabei 
vielfältig und reichen von Wärmedämmung, Heizungs
optimierung und Warmwasserbereitung über effiziente  
Beleuchtung, Kühlung und Lüftung bis hin zur nachhaltigen 
Mobilität sowie zur optimierten Erzeugung und Nutzung 
von Prozesswärme.

Auf der anderen Seite verfügen Unternehmen über In
novationsfähigkeit, vielfältiges Know-how, personelle und 
finanzielle Ressourcen sowie wichtige Infrastrukturen, die 
bei der Planung und Umsetzung gemeinsamer Klima
schutzprojekte genutzt werden können. Die Nutzung die
ser Ressourcen und die Gewinnung von Unternehmen als 
Sponsoren für Klimaschutzprojekte stellen weitere gute 
Gründe dar, um Unternehmen zu beteiligen. Zusätzlich darf 
die Vorbildfunktion von Unternehmen nicht unterschätzt 
werden. So zeigt die Praxis, dass umweltfreundliche Unter
nehmen oft nicht nur ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
sondern auch ihre Konsumentinnen und Konsumenten zu 
klimafreundlichem Handeln anregen.

Herausforderungen bei der Beteiligung
Die Einflussmöglichkeiten der Kommunen auf das Wirt
schaften von Unternehmen sind nicht unmittelbar. Indirekt 
können sie Unternehmen aber durch Informations- und 
Vernetzungsveranstaltungen oder die Auslobung von Wett
bewerben zu klimafreundlichem Handeln motivieren. Bei 
der Beteiligung von Unternehmen im Klimaschutzprozess 
stoßen Kommunen jedoch immer wieder auf vielfältige 
Herausforderungen. So sind vor allem große Unternehmen 

oft bereits im Klimaschutz aktiv und sehen in einer Koopera
tion mit der Kommune keinen Mehrwert. In manchen Fällen 
haben Unternehmen schlicht kein Interesse an Klimaschutz
maßnahmen oder geben sich allein über ihre Öffentlich
keitsarbeit ein klimafreundliches und nachhaltiges Image, 
ohne dass sie tatsächlich Klimaschutzmaßnahmen durch
führen (auch Greenwashing genannt). Eine mangelnde 
Kooperationsbereitschaft kann auch dann auftreten, wenn 
Unternehmen ihr betriebsinternes Know-how nicht weiter
geben wollen – beispielsweise aus der Befürchtung, damit 
die Wettbewerbsfähigkeit der Konkurrenz zu stärken. Ins
besondere bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
verhindern außerdem knappe personelle und finanzielle 
Ressourcen die aktive Beteiligung an Klimaschutzmaßnah
men. KMU lassen sich daher oft nur für solche Klimaschutz
maßnahmen motivieren, die sich in kurzer Zeit amortisieren.

Allgemeine Hinweise für eine Beteiligung
Bei der Ansprache von Unternehmen ist es ratsam, die Mo
tivation und das Eigeninteresse des Unternehmens sowie 
dessen Größe, Branche und Struktur zu berücksichtigen. 
Und auch hier gilt: Sobald eine „kritische Masse“ erreicht 
wurde, das heißt wenn erst einmal einige Unternehmen im 
Klimaschutz aktiv sind, ist es leichter, weitere Unternehmen 
für eine Beteiligung zu gewinnen. Generell ist es empfeh
lenswert, stets den ökonomischen Nutzen von Klimaschutz
maßnahmen hervorzuheben. Gleichzeitig sollte an die  
gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens appel
liert werden – in manchen Fällen hilft auch die Erinnerung 
an gesetzliche Vorgaben (z. B. die Erstellung von Nachhal
tigkeitsberichten). In der Praxis hat es sich außerdem be
währt, regelmäßig „Klinken zu putzen“. Das heißt, durch 
persönliche Gespräche vor Ort oder per Telefon Frage- und 
Problemstellungen der Unternehmen in Erfahrung zu brin
gen und gleichzeitig Mitstreiterinnen und Mitstreiter für den 
Klimaschutz zu gewinnen. Wettbewerbe, die vorbildliche Kli
maschutzaktivitäten auszeichnen und finanzielle Anreize in 
Form von Preisgeldern bieten, können Unternehmen eben
falls zu Klimaschutzaktivitäten motivieren.

Um die Bedarfe und Handlungsmöglichkeiten der jewei
ligen Branche zu identifizieren, bietet es sich an, klimaschutz
relevante Themen in Netzwerken gemeinsam zu diskutieren. 
Der direkte Austausch mit der kommunalen Verwaltung und 
anderen lokalen Unternehmen trägt dazu bei, mangeln
des Fachwissen zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnah
men zu beheben und zu eigenen Klimaschutzaktivitäten zu  

motivieren. Wichtig bei der Organisation von Unterneh
mensnetzwerken und der Planung von Veranstaltungen 
sind klare Rahmenbedingungen: Ein fester Teilnehmerkreis, 
genaue Zuständigkeiten, klare Abstimmungsprozesse, ein 
kompakter Zeitplan und die gemeinsame Festlegung von 
Schwerpunktthemen helfen, die Angesprochenen zu einer 
Beteiligung zu aktivieren.

Da Industrie und GHD in der Regel großes Interesse  
an einem Imagegewinn haben, ist es ratsam, klimaschutz

aktiven Unternehmen eine positive Außendarstellung 
zu ermöglichen (Raum für die Vorstellung der eigenen  
Klimaschutzaktivitäten geben, Veranstaltungen mit der Un
ternehmensspitze und begleitender Presseberichterstat
tung durchführen, Vor-Ort-Besichtigungen ermöglichen, 
die Ergebnisse der Beteiligung veröffentlichen etc.). Hierbei 
sollte stets darauf geachtet werden, dass Greenwashing ver
mieden wird und die Unternehmen tatsächlich zum Klima
schutz beitragen.

Literaturtipps

•  Deutscher Städtetag und Deutsches Institut 
für Urbanistik (Hrsg.), Kommunale Impulse für 
Nachhaltiges Wirtschaften, Berlin 2015.

• Servicestelle: Kommunaler Klimaschutz beim 
Deutschen Institut für Urbanistik gGmbH (Hrsg.), 
Klimaschutz und Unternehmen. Praktische 
Ansätze der Kommunen zur Förderung nachhaltigen 
Wirtschaftens, Köln 2012.

• EnergieAgentur.NRW (Hrsg.), Netzwerkarbeit 
erfolgreich gestalten. Unternehmernetzwerke rund 
um Klimaschutz, Zukunftsenergie und 
Energieeffizienz aufbauen, Düsseldorf 2016.
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Praxisbeispiele zur Beteiligung von Industrie, Gewerbe, Handel 
und Dienstleistungen

„Burbacher Unternehmensnetzwerk
für Ressourceneffizienz“

Zielsetzung: Lokale Unternehmen untereinander vernet-
zen, sodass sich Synergieeffekte ergeben und gemeinsam 
Maßnahmen aus dem Masterplan 100 % Klimaschutz zum 
Mobilitätsmanagement und zur Energieeinsparung in Un
ternehmen umgesetzt werden können.

Methode: 2014 initiierte die Klimamanagerin das „Burbacher 
Unternehmensnetzwerk für Ressourceneffizienz“, kurz „BUf
RE“. Seitdem finden zweimal jährlich Netzwerktreffen unter 
Federführung der Gemeinde Burbach statt. Dabei kommen 
Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter aus Burbacher Betrieben zusammen. 
Neben Informationen zu energieeffizienten Querschnitts
technologien steht der Austausch der Teilnehmenden unter
einander im Mittelpunkt der etwa zweistündigen Veranstal
tungen. Auch gemeinsame Unternehmensrundgänge sowie 
die Vorstellung innovativer Produkte und Ideen aus Burbach 
spielen immer wieder eine wichtige Rolle. Die Gemeinde 
erhofft sich, dass auf diesem Wege gemeinsame Projekte 
entstehen, die einerseits eine Senkung der Betriebskosten in 
den teilnehmenden Unternehmen und andererseits Effekte 
für den Klima- und Umweltschutz bewirken.

Ansprache: Von 2012 bis 2014 nahm die Gemeinde Burbach 
am Programm ÖKOPROFIT teil. Mit Hilfe von Workshops und 
individuellen Firmenberatungen unterstützt das Programm 
Unternehmen dabei, Betriebskosten im Umweltbereich 
(z. B. Energie- und Materialverbrauch, Stoffkreisläufe etc.) 
zu senken. Durch ÖKOPROFIT Burbach sparen die elf teil
nehmenden Unternehmen jährlich knapp eine halbe Million 
Euro an Betriebskosten. Dieser große Erfolg sprach sich bei 
den in Burbach ansässigen Unternehmen herum und er
leichterte die Einladung zur „BUfRE“-Auftaktveranstaltung 
im September 2014. Mehr als 20 Unternehmen folgten der 
über Einladungskarten und die Internetseite verbreiteten 
Einladung. Zusätzlich hielt der Bürgermeister der Gemeinde 
das Grußwort auf dem Netzwerktreffen und hob durch seine 
Teilnahme die Wichtigkeit der Veranstaltung hervor.

Herausforderung und Lösungsansatz: Obwohl die Bur
bacher Unternehmen zum Teil in unmittelbarer Nähe zu
einander agieren und wirtschaften, waren sie sich vor den 
Netzwerktreffen größtenteils fremd. Diese Tatsache war der 
Gemeinde im Vorhinein bewusst und wurde als mögliches 
Hemmnis für einen vertrauensvollen Austausch untereinan
der sowie die Umsetzung gemeinsamer Projekte themati
siert. Deshalb achtete die Gemeinde Burbach bei der Pla
nung der Netzwerktreffen darauf, nur wenige Frontalvorträge 
mit neuen Fachthemen in das Programm aufzunehmen. 

Stattdessen fügte sie 10- bis 20-minütige Workshopphasen 
zum Kennenlernen und zum informellen Austausch hinzu. 
Außerdem organisierte die Klimamanagerin auf mehreren 
Netzwerktreffen Speed-Datings, bei denen sich die Teil
nehmenden einerseits zum eigenen Unternehmen und 
andererseits zum Thema des Tages austauschen konnten. 
Mit dieser Methode gelang es der Klimamanagerin, die At
mosphäre aufzulockern, sodass viele Unternehmensvertre
terinnen und -vertreter bei einem anschließenden Imbiss 
gemeinsame Ideen diskutierten.

Finanzierung: Die Netzwerktreffen finden in den Unter
nehmen oder in den Räumlichkeiten des Bürgerhauses 
Burbach statt. Viele der eingeladenen Referentinnen und 
Referenten aus Unternehmen und weiteren Institutio-
nen (z. B. EnergieAgentur.NRW, Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle) verzichten auf ein Honorar, da sie 
aus Eigeninteresse an der Veranstaltung teilnehmen, um 
etwa die firmeneigenen Technologien oder Förderpro
gramme vorzustellen. Abgesehen von den Kosten für die 
Werbung und das Catering ist der finanzielle Aufwand 
für die Gemeinde deshalb meist gering und die Teilnah
me an der Veranstaltung für die Unternehmen kostenlos. 

Ergebnis: Mittlerweile sind rund 30 Unternehmen Teil des 
Netzwerkes und entwickeln erste gemeinsame Projektideen. 
So haben zum Beispiel zwei Unternehmen, die seit längerer 
Zeit den Wunsch hegen, ihre Dienstwagenflotte auf güns
tigere und klimafreundlichere Technologien umzustellen, 
zusammen mit lokalen Akteuren eine gemeinsame Arbeits
gruppe gebildet. Sie prüfen derzeit, inwieweit sich eine ge
meinsam nutzbare Infrastruktur für Wasserstofftankstellen 
– gegebenenfalls mit dem Umland – aufbauen lässt.

Ansprechpartnerin:
Carolin Vomhof-Kettner, Klimamanagerin
Gemeinde Burbach
Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen, Umwelt
Email: c.vomhof-kettner@burbach-siegerland.de
Telefon: 02736 45-35

Weitere Informationen:
Masterplan 100 % Klimaschutz
d http://klima.burbach-siegerland.de/Klimaschutz-

in-Burbach/Konzepte-und-Ma%C3%9Fnahmen

Speed-Dating bei einem Netzwerktreffen des „Burbacher 
Unternehmensnetzwerk für Ressourceneffizienz“

„Energieeffizienz-Netzwerk“  
der großen Industrie- und Dienst
leistungsunternehmen in der 
Landeshauptstadt Hannover

Zielsetzung: Klimaschutz, Energieeffizienz und Wirtschafts
wachstum zu vereinbaren und einen engen Austausch zwi
schen lokalen Unternehmen untereinander und mit der 
Stadt fördern. Produzierende Unternehmen und Unterneh
men der Dienstleistungsbranche mit großen Bürogebäuden 
zählen zu den größten institutionellen Energieverbrauchern 
der Stadt. Sie gilt es für Maßnahmen zur Senkung der Ener
gieverbräuche und zur Verwendung Erneuerbarer Energien 
zu motivieren.

Zielgruppe: Große lokal ansässige Industrieunternehmen, 
Großhandelsbetriebe sowie Dienstleistungsunternehmen, 
darunter Banken und Versicherungen, Messeveranstalter, 
Kliniken, Hochschulen und andere Landeseinrichtungen. 
Diese müssen in Hannover geschäftlich aktiv sein, über eine 
gewisse Größe verfügen und sich aktiv an der Netzwerkarbeit 
beteiligen.

Methode: Rund 25 Unternehmen und Institutionen haben 
sich im „Energieeffizienz-Netzwerk Hannover“ als eines 
der drei Netzwerke der „Klima-Allianz Hannover 2020“10  
zusammengeschlossen. Das Netzwerk der Unternehmen 
entstand 2008 aus dem Zusammenschluss zweier temporä
rer Arbeitsgruppen (AG Industrie und AG Bürogebäude). 
Die Teilnehmenden sind entweder Energie-, Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsbeauftragte, oder sie sind im Facility-Ma
nagement ihrer Unternehmen tätig. Sie kommen sowohl 
ein- bis zweimal jährlich im Plenum als auch in verschie
denen Arbeitsgruppen zusammen. Das Plenum im großen 
Teilnehmerkreis dient vor allem dazu, einen Überblick über 
sämtliche laufende Themen der Arbeitsgruppen zu ermög
lichen und für die nächste Periode (in der Regel ein Jahr) 

festzulegen. Außerdem ermöglicht es, übergreifende ener
giepolitische oder technologische Themen vorzutragen und 
zu diskutieren sowie übergeordnete Fragen auszutauschen. 
Darüber hinaus nutzen die Teilnehmenden verschiedene 
Arbeitsgruppen-Termine, bei denen sie sich intensiver mit 
spezifischen Themen wie Industrieprozesse, Mitarbeiter
motivation, technische Gebäudeausrüstung und Mobili
tät auseinandersetzen. Dabei werden Praxisbeispiele aus 
den beteiligten Netzwerkunternehmen, Projekterfahrun
gen der Stadtverwaltung und externe Beiträge präsentiert 
und diskutiert. Gastgeber der Treffen, oft in Kombination 
mit einer kurzen Betriebsbesichtigung und Vorstellung des 
Unternehmens, sind die teilnehmenden Unternehmen und 
Institutionen des Netzwerks. Die Klimaschutzleitstelle der 
Landeshauptstadt Hannover koordiniert das Netzwerk. Die 
inhaltliche Vor- und Nachbereitung sowie die Moderation 
der Arbeitsgruppen und des Plenums liegen in den Händen 
eines externen Dienstleisters. Die Beiträge und Anregun
gen werden dokumentiert und stehen den Teilnehmenden  
auf einer internen Online-Plattform der Landeshauptstadt 
Hannover zur Verfügung.

Finanzierung: Die externe Dienstleistung sowie ein Teil der 
Öffentlichkeitsarbeit werden aus dem städtischen Haushalt 
bestritten. Zeitweise erfolgte eine Förderung der Netzwerk
arbeit durch das Programm „Masterplan 100 % Klimaschutz“ 
des Bundesumweltministeriums.

Ansprache: Die Erstansprache erfolgte 2007 mit einem Ein
ladungsschreiben des Oberbürgermeisters, der hannover
sche Unternehmen und Institutionen um Mitarbeit bei der 
Erstellung des „Klimaschutzaktionsprogramms Hannover 
2008 bis 2020“ bat. Zum Ende des sechsmonatigen Projekts 
war es der Wunsch der Unternehmen, weiterhin in Netzwerk
en zusammenzuarbeiten. Die Struktur der Netzwerkarbeit 
– themenbezogene Arbeitsgruppen, wenige Plenumstref
fen – sowie die Zielsetzungen und Arbeitsweise legten die 
Netzwerkteilnehmenden gleich in der Auftaktsitzung fest. 
Die Einladung der jeweils Interessierten zu den einzelnen 
Arbeitstreffen erfolgt per Email. Neue Mitglieder gewinnt 
das Netzwerk durch direkte Anfragen von Interessierten, 
die Vermittlung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern oder 
durch gezielte Ansprache der Klimaschutzleitstelle.

Ergebnis: Ergebnisse von Maßnahmen der beteiligten Un
ternehmen werden in den Treffen vorgestellt und disku
tiert. Vor allem dieser Erfahrungsaustausch im vertrauten 
Kreis wird von den Beteiligten geschätzt. Aus den Netz
werkdiskussionen entstand 2011 die Idee des „multimobil-
Tages“, der inzwischen alle zwei Jahre in Hannover stattfindet  
(alternierend mit dem „Autofreien Sonntag - Hannovers  
Klimafest“). Am „multimobil-Tag“ setzen sich die Beleg
schaften der Netzwerkunternehmen mit umweltfreundlicher 
Mobilität auseinander, indem zum Beispiel möglichst viele  
Beschäftigte zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln zur Arbeit kommen.

10 Die „Klima-Allianz Hannover 2020“ besteht aus dem „Energieeffizienz-Netzwerk“, der „Partnerschaft für Klimaschutz“ und einem „Netzwerk für Multi
plikatoren“.
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Empfehlung: Viele Unternehmen der „Klima-Allianz Han
nover 2020“ treffen sich auch im seit 2001 bestehenden 
„ÖKOPROFIT-Klub“. Deshalb ist eine enge thematische und 
zeitliche Koordination zwischen der Klimaschutzleitstelle 
und der städtischen Wirtschaftsförderung, die das „ÖKO-
PROFIT-Programm“ leitet, erforderlich. 

Ansprechpartner:
Rainer Konerding, Projektleiter
Landeshauptstadt Hannover
Klimaschutzleitstelle im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
Email: klimaallianz2020@hannover-stadt.de
Telefon: 0511 168-46594

Weitere Informationen:
„Energieeffizienz-Netzwerk“
d www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/

Umwelt-Nachhaltigkeit/Klimaschutz-Energie/Akteure-
und-Netzwerke/Klima-Allianz-Hannover/Netzwerke/
Energieeffizienz-Netzwerk

„ÖKOPROFIT-Programm“ von Landeshauptstadt und 
Region Hannover
d www.oekoprofit-hannover.de

Auch in der Region Hannover gibt es Netzwerke dieser Art. 
Beispielhaft sei hier die „Arbeitsgruppe Energieversorgung“ 
genannt.
d www.klimapaket2020.de

Masterplan 100 % Klimaschutz
d www.klimaschutz2050.de

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des „multimobil-Tages“

„energieland2050 e. V.“ im Kreis 
Steinfurt (Gründung im Mai 2017)

Zielsetzung: Neben den klimapolitischen Zielen des Kreises 
Steinfurt sollen die regionale Wertschöpfung, nachhaltiges 
Wirtschaften, das bürgerschaftliche Engagement und der 
öffentliche Diskurs über gesellschaftliche Verantwortung 
und klimafreundliches Leben gefördert werden. Ausdrück
licher Wunsch der Politik war, neben der Verstetigung der 
Klimaschutzaktivitäten des Kreises auch den Ausbau des 
Engagements der regionalen Wirtschaftsunternehmen und 
die organisatorische beziehungsweise finanzielle Absiche
rung des Masterplanprozesses voranzutreiben. Zugleich gab 
es den Wunsch der Unternehmen, dass ihr Engagement von 
der Politik mehr gewürdigt wird.

Methode: Die Bereitstellung einer Servicestelle für Unter
nehmen und Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürger in 
Form des „energieland2050 e. V.“ (Gründung im Mai 2017). 
Um doppelte Strukturen zu vermeiden, Synergien zu nut
zen und Ressourcen zu bündeln, sollen der seit 2005 be
stehende gemeinnützige Verein „Haus im Glück e. V.“ und 
das 2008 gegründete Unternehmensnetzwerk in den neuen 
Verein integriert werden. Mitglieder (etwa 80) sind regio
nale Unternehmen aus der Energie- und Beraterbranche, 
die Kreishandwerkerschaft, (lokale) Banken, Stadtwerke, die 
Fachhochschule Münster, der Kreis Steinfurt sowie 24 kreis
angehörige Städte und Gemeinden.

Der Verein wird insbesondere fungieren als:
• Servicestelle für Fragestellungen in den Handlungsfel

dern Wärme, Strom, Mobilität und zivilgesellschaftliches 
Engagement.

• Servicestelle für kreisangehörige Kommunen, beispiels
weise durch die Unterstützung bei der Fördermittelak
quise und der Abwicklung von Förderanträgen sowie 
der Vernetzung, Beratung und Qualifikation der Klima
schutzmanagerinnen und -manager. Darüber hinaus 
kann der neue Verein (im Gegensatz zum Verein „Haus 
im Glück e. V.“) wirtschaftlich tätig werden und somit als 
externer Auftragnehmer fungieren (beispielsweise für 
die Erstellung von Quartierskonzepten).

• Servicestelle für Unternehmen, beispielsweise durch 
Netzwerkmanagement für regionale Unternehmen im 
Bereich Erneuerbare Energien, Energieeinsparung und 
Effizienz oder die Durchführung von Veranstaltungen 
zur Information, Vernetzung und Qualifikation der Un
ternehmen. Darüber hinaus unterstützt der Verein die 
Unternehmen bei der Suche nach passenden Förder
möglichkeiten und führt im Rahmen von Kooperations
projekten mit ausgewählten Mitgliedern des Vereins 
Forschungsvorhaben durch.

• Servicestelle für Bürgerinnen und Bürger, beispielswei
se durch telefonische Erstberatungen zur Gebäude
sanierung oder die Vorbereitung und Durchführung von 
Informations- und Beratungskampagnen (für und über 
die kreisangehörigen Kommunen).

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der 
Vorstand (Vorsitzender ist der Landrat) sowie der geschäfts
führende Vorstand (6 Mitglieder). Die Geschäftsführung liegt 
beim Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Der Vorstand 
besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Politik, der 
Wirtschaft und den Kommunen (insgesamt 25 Personen) und 
trifft sich circa zwei Mal jährlich. Die inhaltliche Arbeit sowie 
der Austausch und die Vernetzung werden insbesondere in 
Netzwerktreffen zu spezifischen Themenstellungen erfolgen. 

Finanzierung: Die Finanzierung sollen der Kreis Steinfurt so
wie die Unternehmen zu gleichen Teilen tragen. Hinzu kom
men wirtschaftliche Einnahmen des Vereins. Die spezifische 
Mittelverwendung wird durch die Satzung und den Zweck 
des Vereins eindeutig geregelt. Die Beitragsordnung legt zu
dem die Höhe der Beiträge in Abhängigkeit von der Anzahl 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen fest.  
Die kreisangehörigen Kommunen zahlen keine Mitglieds
beiträge. Diese sind durch den jährlichen finanziellen Bei
trag des Kreises Steinfurt abgedeckt. Mit den Einnahmen 
sollen perspektivisch drei bis vier Personalstellen sowie Pro
jekt- und Sachmittel finanziert werden. Ziel ist es, die Stellen 
des Masterplanprozesses zu verstetigen. Der Kreis Steinfurt 
stellt dem Verein weitere Ressourcen (anteilige Personalkos
ten der Amtsleitung in der Geschäftsführung, Räumlichkei
ten etc.) zur Verfügung.

Ansprache/Öffentlichkeitsarbeit: Eine Erweiterung des 
Teilnehmerkreises ist kein Selbstläufer, so dass auf potenti
elle neue Mitglieder direkt zugegangen werden muss. Nach 
einem telefonischen Erstkontakt durch das Amt für Klima
schutz und Nachhaltigkeit des Kreises Steinfurt oder auch 
direkt über einzelne Mitgliedsunternehmen erfolgt in der 
Regel ein persönliches Gespräch vor Ort, bei dem Ziel und 
Zweck des Vereins vorgestellt und die individuellen Vorteile 
herausgestellt werden. Von Interesse für die teilnehmenden 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen sind insbe
sondere Wissensvermittlung und Austausch, die Nähe zu 
Netzwerkpartnern, Verwaltung und Politik sowie die Zusam
menarbeit beispielsweise im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. 
Zudem liefert die Teilhabe an der Marke „energieland2050“ 
sowie die Zertifizierung als „energieland2050-Berater“, 
die für die Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsaktivitä
ten des Kreises Steinfurt steht, einen Imagegewinn. Über 
die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet der Vor
stand. Bewerber müssen sich zu den Zielen des „ener
gieland2050 e. V.“ bekennen und – mit Blick auf die regio
nale Wertschöpfung – ihren Sitz im Kreis Steinfurt haben. 

Ergebnis: Die notarielle Gründung des „energieland2050 
e. V.“ ist für Mai 2017 geplant. Der Verein „Haus im Glück 
e. V.“ wird voraussichtlich Ende 2017 aufgelöst. Die bisherigen 
Mitglieder des Vereins beziehungsweise des Unternehmer
netzwerkes treten dem neuen Verein bei.

Ansprechpartnerin:
Silke Wesselmann, Leiterin Sachgebiet Klimaschutz
Kreis Steinfurt 
Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Email: silke.wesselmann@kreis-steinfurt.de
Telefon: 02551 69-2112

Weitere Informationen:
„energieland2050 e. V.“
d www.energieland2050.de

d www.kreis-steinfurt.de/kv_steinfurt/Kreisverwaltung/
%C3%84mter/Amt%20f%C3%BCr%20Klimaschutz%20
und%20Nachhaltigkeit/

Masterplan 100 % Klimaschutz
d  www.kreis-steinfurt.de/kv_steinfurt/Kreisverwaltung/

%C3%84mter/Amt%20f%C3%BCr%20Klimaschutz%20
und%20Nachhaltigkeit/energieland2050/Masterplan%20
100%25%20Klimaschutz/

„Energie-Challenge“ – Energiespar
wettbewerb für Unternehmen des 
Klimapakts Flensburg e. V.

Zielsetzung: Mitglieder des Klimapakts starten oder verbes
sern Klimaschutzaktivitäten im Betrieb und reduzieren da
durch ihre CO2-Emissionen und sensibilisieren außerdem 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Klimaschutz.

Zielgruppe: Im Klimapakt engagieren sich 20 lokal ansässige 
Unternehmen, Institutionen und öffentliche Einrichtungen 
als Vollmitglieder sowie weitere circa 45 Fördermitglieder 
(überwiegend Kleinunternehmen, gemeinnützige Organisa
tionen, Schulen und zum Teil Privatpersonen). Der Wettbe
werb „Energie-Challenge“ richtet sich ausschließlich an die 
Vollmitglieder sowie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Methode: Von November 2015 bis Frühjahr 2016 lud der Kli
mapakt seine Mitgliedsunternehmen zur Teilnahme an der 
„Energie-Challenge“ ein. Für die Projektkoordination bildete 
sich ein Kampagnenteam aus dem Klimaschutzmanage
ment der Stadt Flensburg für die inhaltliche Koordination 
sowie einem externen Dienstleister. Letzterer übernahm vor 
allem die organisatorische und gestalterische Umsetzung 
des Wettbewerbs (Konzept, Materialien, Texte, Veranstaltun
gen inklusive Interviews).

Als Wettbewerbsbeitrag konnten die Vollmitglieder be
reits durchgeführte sowie geplante Klimaschutzmaßnahmen 
in den Bereichen Strom, Wärme, Mobilität und Beschaffung 
einreichen. Für den betriebsinternen Projektauswahlprozess 
empfahl der Klimapakt die Bildung eines Klimaschutzteams 
aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unterneh
mens. Das Team sollte gemeinsam mögliche Beiträge des  
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Unternehmens für die „Energie-Challenge“-Bewerbung 
auswählen, um so die eingereichten Vorschläge der Beleg
schaft besonders zu würdigen.

Die Bewerbung erfolgte anhand eines einseitigen 
Wettbewerbsformulars, in dem die Projekte kurz mit Ziel, 
Kosten und Energieeinsparung beschrieben wurden. Zu
sätzlich stellte der Klimapakt zur Information Checklisten 
und Hintergrundinformationen zu Energieeffizienz und  
Klimaschutzmaßnahmen bereit. Für die Auswahl der Ge
winner berief das Kampagnenteam eine Wettbewerbsjury 
mit Personen ein, die dem Klimapakt verbunden sind, über 
Sachverstand verfügen und Multiplikatoren in der Stadtge
sellschaft darstellen.

Herausforderung und Lösungsansatz: Zu Beginn der 
„Energie-Challenge“ enthielt der Wettbewerb nur zwei 
Preiskategorien: In der Kategorie „Mitarbeiter“ wurden 
Initiativen und gute Ideen zur Mitarbeitermotivation und 
zum Nutzerverhalten ausgezeichnet, während die Katego
rie „Projekte“ technische Klimaschutzmaßnahmen in den 
Unternehmen umfasste. Da die Kriterien für die Bewerbung 
keine weiteren Bedingungen vorsahen, war die Bandbreite 
der eingereichten Beiträge sehr groß. Dies erschwerte die 
Auswahl und Einordnung durch die Jury, brachte aber auch 
die Vielfalt der Handlungsmöglichkeiten für den Klima
schutz zum Ausdruck.

Mit der nachträglichen Einführung einer dritten Katego
rie „Leuchtturmprojekte“ konnten umfassende Großprojek
te gesondert bewertet werden, die angesichts ihres hohen 
Investitionsvolumens und deutlicher CO2-Einsparungen ein 
branchenspezifisches Alleinstellungsmerkmal aufwiesen.

Finanzierung: Der Wettbewerb ist Teil der Kampagnen- und 
Öffentlichkeitsarbeit des Klimapakts und wurde aus Mit
teln des Vereins11

 

 finanziert. Für die externe Umsetzung der 
„Energie-Challenge“ entstanden Gesamtkosten in Höhe 
von 10.000 Euro. Diese beinhalteten sowohl die inhaltliche 
Ausgestaltung (Konzept, Texte, Wettbewerbsausschreibung, 
Interviews, Öffentlichkeitsarbeit) als auch die Organisation 
und Materialerstellung (Logo, Website, Informationen zum 
Download, Druck von Postern und Flyern, die bei den Klima
pakt-Mitgliedern verteilt wurden). 

Ansprache/Öffentlichkeitsarbeit: Der Vorsitzende des Kli
mapakts startete die „Energie-Challenge“ öffentlichkeits
wirksam im Rahmen eines Pressegesprächs bei der IHK 
Flensburg. Eine ausführliche Vorstellung des Wettbewerbs 
samt Hintergrundinformationen und Bewerbungsformular 
erfolgte über die Internetseite des Klimapakts. Alle Vollmit
glieder des Klimapakts wurden darüber hinaus persönlich 
vom Vorsitzenden des Klimapakts – dem Bürgermeister der 
Stadt Flensburg – angeschrieben und für ein Interview ange
fragt. Die vom Kampagnenteam durchgeführten Interviews 
boten den teilnehmenden Vollmitgliedern die Chance, ihre 
Klimaschutzaktivitäten und -motivation öffentlichkeitswirk
sam auf der Website des Klimapakts zu präsentieren. Dort 

wurden auch sämtliche Wettbewerbsbeiträge mit Fotos der 
Akteure und ihrer Maßnahmen sowie einem eigens entwi
ckelten Kampagnenlogo vorgestellt.

Ergebnis: 12 der 20 Vollmitglieder des Klimapakts reichten 
insgesamt 21 Wettbewerbsprojekte ein. Nicht alle Beiträge 
konnten ihre Energieeinsparungen beziffern – dennoch er
gab eine Hochrechnung des Kampagnenteams, dass durch 
die Umsetzung der genannten Maßnahmen in Flensburg 
jährlich mindestens 2.000 Tonnen THG-Emissionen einge
spart werden können. Mit einer offiziellen Pressekonferenz 
ehrten der Bürgermeister und der Vorsitzende des Klima
pakts die Gewinner der „Energie-Challenge“ 2016 mit ei
ner Urkunde. Eine Fortsetzung der „Energie-Challenge“ ist 
zukünftig alle zwei bis drei Jahre mit neuen thematischen 
Schwerpunkten geplant.

Ansprechpartner:
Martin Beer, Klimaschutzmanager
Stadt Flensburg
Fachbereich Entwicklung und Innovation
Email: beer.martin@stadt.flensburg.de
Telefon: 0461 85-2105

Weitere Informationen:
„Energie-Challenge“
d www.klimapakt-flensburg.de/die-energie-

challenge-2016

Klimapakt Flensburg
d www.klimapakt-flensburg.de

Masterplan 100 % Klimaschutz
d http://klimapakt-flensburg.de/masterplan-100-

klimaschutz

Gewinnerinnen und Gewinner der „Energie-Challenge“

11 Die Fördermitglieder des Vereins zahlen jährliche Mitgliedsbeiträge zwischen 200 Euro und 5.000 Euro abhängig vom Mitgliedsstatus und der Beleg
schaftsgröße. Gemeinnützige Einrichtungen und Privatpersonen zahlen reduzierte Mitgliedsbeiträge.

Wettbewerb „Mobil(e)Macher“ in der 
Gemeinde Burbach – ein Versuch

Zielsetzung: Lokalen Unternehmen Potentiale für eine 
nachhaltige Mobilität aufzuzeigen und sie zur Umsetzung 
von Mobilitätsmaßnahmen aus dem Masterplan 100 % Kli
maschutz und dem Klimaschutzteilkonzept „Klimafreundli
cher Verkehr“ zu motivieren.

Methode: Mit dem von Burbach initiierten Wettbewerb 
„Mobil(e)Macher“ wollte die Gemeinde die in der Kom
mune ansässigen Unternehmen dazu anregen, zu einer 
Verbesserung der Parkraumbewirtschaftung beizutragen 
und sich den Themen Dienstfahrzeugflotte, klimafreundli
che innerbetriebliche Mobilität sowie nachhaltige Mobili
tät der Arbeitnehmerinnen und -nehmer zu widmen. Dazu 
rief sie in einem ersten Schritt alle Burbacher Unternehmen 
auf, als Einzelunternehmen oder Unternehmensverbund 
eine Interessenbekundung sowie eine grobe Idee zum be
trieblichen Mobilitätsmanagement einzureichen. Als Anreiz 
winkte den Unternehmen eine mit 3.000 Euro geförderte  
dreitägige Mobilitätsberatung durch externe Fachleute in
klusive Bestandsaufnahme, Potentialanalyse sowie Umset
zungsfahrplan für den Wettbewerbsgewinner. Geplant war, 
dass das Gewinnerunternehmen daraufhin eine Maßnahme 
aus dem Umsetzungsfahrplan herausgreift und diese in ei
nem eigenständig finanzierten Pilotprojekt umsetzt. In ei
ner abschließenden Präsentation sollte das Unternehmen 
die Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit vorstellen, um so 
weiteren Unternehmen als Vorbild zu dienen. Ziel war, dass 
die Unternehmen die einzelnen Schritte innerhalb eines 
halben Jahres mit einem „Mobil(e)Macher“-Team umset
zen, das aus mindestens zwei Mitarbeiterinnen oder Mitar
beitern gebildet werden sollte.

Ansprache: Die Gemeinde startete den Wettbewerb im Mai 
2016 und bewarb ihn über die Unternehmensnetzwerke der 
Region sowie die gängigen Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit, 
wie zum Beispiel die Lokalzeitung, das Amtsblatt und die ei
gene Internetseite. Die Unternehmen konnten ihre Bewer
bungen bis Ende Juni 2016 einreichen.

Finanzierung: Das für die umfassende Beratungsleistung 
angesetzte Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro wendete die 
Kommunalpolitik aus dem laufenden Haushalt auf. Die Kli
mamanagerin hatte die Idee für den Wettbewerb zuvor im Um
weltausschuss vorgestellt und dort Unterstützung erhalten. 

Ergebnis: Trotz einfach gehaltenem Bewerbungsvordruck 
und zahlreicher positiver Effekte, die Unternehmen durch 
klimafreundliche Maßnahmen im betrieblichen Mobilitäts
management erreichen können (finanzielle Entlastung der 
Arbeitnehmerinnen und -nehmer, Imagegewinn des Unter
nehmens etc.), scheiterte der Wettbewerb aufgrund man
gelnder Bewerbungen. Lediglich ein Unternehmen meldete 
Interesse an dem Wettbewerb, zog diese Bekundung jedoch 
wieder zurück.

Herausforderung und Lösungsansatz: Auf Nachfrage der 
Klimamanagerin gaben viele Unternehmen mangelnde 
personelle Ressourcen als Grund für die Nichtteilnahme am 
Wettbewerb an. Außerdem meldeten die Unternehmen zu
rück, dass der Wettbewerb insgesamt zu experimentell sei 
und es in der Region an bereits erfolgreich durchgeführten, 
zur Nachahmung geeigneten Projekten mangele. Die Ge
meinde Burbach ließ sich von der Zurückhaltung der Unter
nehmen beim ausgeschriebenen Wettbewerb nicht irritie
ren. Im Rahmen des „Burbacher Unternehmensnetzwerkes 
für Ressourceneffizienz“ (vgl. Praxisbeispiel S.26) regte die 
Verwaltung einen Arbeitskreis zum betrieblichen Mobilitäts
management an. Dort widmen sich mittlerweile interessierte 
Unternehmen gemeinsam mit der Gemeinde und dem „Ver
ein zur Förderung der natürlichen Lebensgrundlagen e. V.“ 
(vgl. Praxisbeispiel S.17) verschiedenen Lösungsansätzen im 
Mobilitätsbereich.

Ansprechpartnerin:
Carolin Vomhof-Kettner, Klimamanagerin
Gemeinde Burbach
Fachbereich 3 – Bauen, Wohnen, Umwelt
Email: c.vomhof-kettner@burbach-siegerland.de
Telefon: 02736 45-35

Weitere Informationen:
Wettbewerb „Mobil(e)Macher“
d www.burbach-siegerland.de/Natur-Umwelt/Umwelt/

Klima/Wettbewerb-Mobil-e-Macher

Masterplan 100 % Klimaschutz
d http://klima.burbach-siegerland.de/Klimaschutz-

in-Burbach/Konzepte-und-Ma%C3%9Fnahmen

„Aktionstag Elektromobilität“ in der Gemeinde Burbach
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3.4 Die Beteiligung von Land- und Forstwirtschaft – 
Beispiele aus der Praxis

In Lüchow-Dannenberg haben wir die Landwirtschaft bereits während der Konzepterstellung  
einbezogen und gemeinsam Projekte ausgearbeitet. Dadurch haben wir es geschafft, das Vertrauen 
dieser wichtigen Akteursgruppe zu gewinnen und ihre Bereitschaft zur Umsetzung von Klimaschutz
maßnahmen zu erhöhen.

Jürgen Schulz, Landrat des Landkreises Lüchow-Dannenberg

Bedeutung der Beteiligung
Land- und Forstwirtschaft nehmen eine wichtige Rolle im 
Klimaschutz ein. Einerseits gehört die Landwirtschaft zu 
den Verursachern von Treibhausgasen in Deutschland. Die 
bedeutendsten THG-Quellen sind dabei die Lachgasemis
sionen, die bei der Düngung mit Stickstoff entstehen, die 
Methanemissionen durch den Verdauungsvorgang der Wie
derkäuer sowie die THG-Emissionen durch den Einsatz von 
Gülle und den Verbrauch von Kraftstoff für landwirtschaft
liche Fahrzeuge und Maschinen (vgl. BMUB 2016: 63). An
dererseits fungieren Land- und Forstwirtschaft als wichtige 
THG-Senken, da sie zur Kohlenstoffspeicherung in Boden 
und Wäldern beitragen. Ein zentrales Ziel der Beteiligung 
dieser Akteure ist es daher, sie zu klimafreundlichem Wirt
schaften zu motivieren.

Bei der erfolgreichen Umsetzung von Klimaschutz- und 
Klimaanpassungsmaßnahmen, die die Land- und Forst
wirtschaft betreffen, sind Kommunen außerdem auf die 
Unterstützung dieser Akteure angewiesen. Eine frühzeitige 
Beteiligung bei Planungs- und Entscheidungsprozessen 
trägt dazu bei, die Akzeptanz für geplante Klimaschutzmaß
nahmen zu sichern. Darüber hinaus verfügen Land- und 
Forstwirtschaft über vielfältiges klimarelevantes Know-how, 
sodass der Austausch von Daten und Fachwissen die Quali-
tät der Konzept- und Maßnahmenplanung verbessern kann. 
Auch die gemeinsame Durchführung von Klimaschutzpro
jekten bietet sich an. Die Handlungsfelder sind dabei viel
fältig und reichen von nachhaltiger Ernährung, Renaturie
rungen, Moorschutz, Wiederaufforstung und nachhaltiger 
Waldwirtschaft über die Förderung regional angebauter 
Lebensmittel und die Verwertung von Ernterückständen bis 
hin zur Landnutzung beim Ausbau regenerativer Energien 
und Kooperationsvereinbarungen zur Belieferung mit regi
onaler Biomasse (Holzhackschnitzel, Biogas etc.).

Herausforderungen bei der Beteiligung
Ein Teil der THG-Emissionen, die im Rahmen landwirtschaft
licher Prozesse entstehen, lässt sich nicht vollständig vermei
den (z. B. in der Viehwirtschaft). Um die THG-Emissionen bis 
2050 um 95 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren, müssen 
solche unvermeidbaren Emissionen daher durch anderwei-
tige Klimaschutzmaßnahmen ausgeglichen werden. Darü-
ber hinaus gibt es jedoch viele Bereiche, in denen Land- und 
Forstwirtschaft durch klimafreundliche Maßnahmen aktiv 
zur Verminderung der THG-Emissionen beitragen können. 

Oft werden Klimaschutzmaßnahmen allerdings als Gefähr
dung der Wettbewerbsfähigkeit und Existenz wahrgenom
men – wie beispielsweise die Abstockung der Tierbestände, 
die Wiedervernässung von Mooren, die Erhöhung des Flä
chenanteils des Ökologischen Landbaus oder die Reduzie
rung von Düngemitteln. Gleichzeitig steht die Land- und 
Forstwirtschaft unter einem hohen wirtschaftlichen Druck. 
Nicht selten scheitert die Umsetzung von Klimaschutzmaß
nahmen oder die Beteiligung am Masterplanprozess daher 
an knappen personellen und finanziellen Ressourcen.

Allgemeine Hinweise für eine Beteiligung
Um die Zielgruppe zu klimafreundlichem Handeln zu mo
tivieren, empfiehlt es sich, die besondere Betroffenheit der 
Land- und Forstwirtschaft durch den Klimawandel hervorzu
heben und darauf zu verweisen, dass Klimaschutzmaßnah
men unabdingbar für eine dauerhafte Existenzsicherung 
der Branche sind. Dabei sollte auch auf die Bedeutung der 
biologischen Vielfalt in der Land- und Forstwirtschaft hinge
wiesen werden. Denn je vielfältiger die Biodiversität, umso 
größer ist auch das Potenzial zur Anpassung an extreme 
und wechselnde Umweltbedingungen. Bei der Ansprache 
der Zielgruppe und der Durchführung von Veranstaltun
gen sollten die Themen mit Bedacht gewählt und nicht mit 
Konfliktthemen begonnen werden. Vielmehr ist es ratsam, 
Lösungsansätze zu vermitteln, das heißt Zahlen, Daten und 
Fakten über die Emissionen der Branche transparent auf
zubereiten und aufzuzeigen, wo und wie Verbesserungen 
möglich sind. In der Praxis hat es sich bewährt, persönliche 
Gespräche vor Ort oder per Telefon zu führen, um zunächst 
die spezifischen Herausforderungen der Branche in Erfah
rung zu bringen.

Gemeinsam ausgearbeitete Kooperationsvereinbarun
gen ermöglichen es der Land- und Forstwirtschaft, Selbst
verpflichtungen einzugehen, welche die branchenspezifi
schen Handlungsmöglichkeiten realistisch widerspiegeln. 
Bei solchen Vereinbarungen sollte die Berichterstattung 
lieber kurz und dafür regelmäßig erfolgen und auf Sanktio
nen verzichtet werden. Um das Vertrauen der Branche in die 
Kommunalverwaltung zu festigen und den Grundstein für 
weitere Kooperationen zu legen, bieten sich auch gemein
sam durchgeführte Projekte an, beispielsweise zur Förde
rung regionaler, nachhaltig angebauter Lebensmittel und 
Biomasse. Für die Umsetzung von konkreten Klimaschutz
maßnahmen, ist es stets sehr hilfreich, die aktuellen Förder

programme auf Bundes- und Landesebene zu kennen und 
die land- und forstwirtschaftlichen Akteure über ihre För
dermöglichkeiten zu informieren.

Um den Kontakt zur Zielgruppe herzustellen, hat sich 
die Einbindung von Orts- und Landesverbänden, Bauern- 
und Waldbesitzerverbänden, Landesbetrieben oder öko
logischen Anbauverbänden in der Praxis bewährt. Diese 

verfügen über vielfältige Kontakte und Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit mit einzelnen land- und forstwirtschaftli
chen Akteuren sowie in vielen Fällen über eine hohe fach
liche Kompetenz an den Schnittstellen Klimaanpassung, 
Klimaschutz, Ressourcenschutz und Land- beziehungsweise 
Forstwirtschaft. 

Literaturtipp

• Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik, Ernährung 
und gesundheitlicher Verbraucherschutz und 
Wissenschaftlicher Beirat Waldpolitik beim BMEL, 

Klimaschutz in der Land- und Forstwirtschaft sowie 
den nachgelagerten Bereichen Ernährung und Holz
verwendung, Gutachten, Berlin 2016.
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Praxisbeispiele zur Beteiligung von Land- und Forstwirtschaft

Informationsveranstaltung „(Zu
satz-)Nutzen durch Klimaschutz in 
der Landwirtschaft“ im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf

Zielsetzung: Landwirtinnen und Landwirte in die Erstellung 
des Masterplans 100 % Klimaschutz einbeziehen und ge
meinsam konkrete Ideen entwickeln, wie die Landwirtschaft 
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und zugleich selbst 
davon profitieren kann. Außerdem soll die Akzeptanz von 
Klimaschutzmaßnahmen durch Mitentscheidungsmöglich
keiten gefördert werden. Neben der Erhöhung des Anteils 
Erneuerbarer Energien stehen die Stärkung der regionalen 
Wertschöpfung sowie die Förderung von Information, Aus
tausch und Vernetzung im Mittelpunkt des Interesses. 

Zielgruppe: Landwirtinnen und Landwirte, Landschaftspfle
gende, Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter von 
Landkreis und Kommunen mit Aufgaben im Bereich Land
schafts-/Heckenpflege, interessierte Bürgerinnen und Bürger. 

Methode: Im März 2013 richtete das Klimaschutzteam des 
Landkreises eine dreieinhalbstündige Informationsveran
staltung mit dem Titel „(Zusatz-)Nutzen durch Klimaschutz 
in der Landwirtschaft“ aus. Nach einer Kurzvorstellung der 
Ziele und Inhalte des Masterplans 100 % Klimaschutz so
wie einem Überblick über die aktuellen Emissionen der 
Landwirtschaft (Ist-Zustand) folgten jeweils 45-minütige 
Informationsvorträge zu unterschiedlichen Themen – etwa 
THG-Minderung bei der Nutzung von Wirtschaftsdünger, 
Pelletierung von bisher nicht energetisch nutzbarer Biomasse 
und alternative Energiequellen durch nachhaltiges Hecken
management. Alle Vorträge wurden von Referentinnen und 

Referenten gehalten, die den Teilnehmenden bekannt wa
ren oder eine hohe Reputation bei der Zielgruppe besaßen. 
So stellte beispielsweise ein verantwortlicher Mitarbeiter  
des Kreises Steinfurt das Thema Heckenmanagement vor. 
Neben den Input-Vorträgen bot die Informationsveran
staltung ausreichend Zeit für persönliche Gespräche. Die 
Organisation der Veranstaltung lag beim Klimaschutzteam 
des Landkreises (Referentenansprache, Raum, Catering, 
Dokumentation der Ergebnisse etc.). Unterstützung bekam 
der Landkreis durch einen konzepterstellenden Dienstleis
ter, der auch die Moderation übernahm. 

Hecke im Landkreis Marburg-Biedenkopf, die noch nicht 
durch das systematische Heckenmanagement gepflegt 
wurde

Ansprache: Bereits im Vorfeld der Veranstaltung führte 
das Klimaschutzteam des Landkreises zahlreiche Gesprä
che mit Akteuren (z. B. Bauernverband, Gebietsagraraus
schuss und Kreis-landwirtinnen und -wirten), die im Rah
men einer Akteursanalyse ermittelt wurden. Insbesondere 
die Einbindung von Landwirtinnen und Landwirten sowie 
Landschaftspflegenden und die Suche nach verbindenden 
Brückenthemen standen dabei im Fokus. Die Einladung 
erfolgte durch ein persönliches Einladungsschreiben des 
Landrats sowie über die Orts- und Landesverbände, den 
Bauernverband und den Landesbetrieb Hessen. Darüber 
hinaus wurden die Bürgerinnen und Bürger über die lokale 
Presse zur Teilnahme an der Veranstaltung aufgerufen.

Ergebnis: Mehr als 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
besuchten die kostenlose Veranstaltung. Die bedachte Aus
wahl der Themen sowie der Referentinnen und Referenten 
führten zu einer positiven Grundstimmung und großen 
Offenheit für die Thematik. Insbesondere das vorgestellte 
Heckenmanagement sowie die Pelletierung von Biomas
se stießen auf großes Interesse. Beide Themen konnten 
noch während der Veranstaltung mit Aktivitäten verknüpft 
werden. So folgten beispielsweise zwei Pilotprojekte im 
Landkreis sowie Vorschläge für die Ausarbeitung eines 
flächendeckenden Heckenmanagements in der Region. 
Ursprünglich kümmerten sich die Eigentümerinnen und 
Eigentümer (private Eigentümerinnen und Eigentümer, 
Landwirtinnen und Landwirte sowie Kommunen) einzeln 
um die Pflege ihrer jeweiligen Hecken. Oftmals wurden die 
Hecken nicht beschnitten und wuchsen in die Ackerflächen 
hinein, was zu Ertragsverlusten bei den Landwirtinnen und 
Landwirten führte. Ein Heckenmanagement hilft nun dabei, 
Aufträge für Pflegemaßnahmen an zusammenhängenden 
Hecken gemeinsam zu vergeben. Dadurch reduzieren sich 
nicht nur die Kosten für den Heckenschnitt für jeden Ein
zelnen, sondern der Heckenschnitt kann auch im Hinblick 
auf naturschutzfachliche Anforderungen optimiert werden.

Aufbauend auf den Erfahrungen der Pilotprojekte folg
ten in Zusammenarbeit mit der „Initiative Bioenergiedör
fer“ im Landkreis Marburg-Biedenkopf Überlegungen zum 
Aufbau eines Biomassehofes sowie einer Verwertungs
infrastruktur für holziges Landschaftspflegematerial. Zu
dem kam es zu einem Kooperationsprojekt mittelhessischer 

LEADER-Regionen zur Verwertung holziger Restbiomasse
(2016-2019). Dies fördert die energetische Nutzung der an
fallenden Holzhackschnitzel sowie die direkte Verwertung
im Landkreis.

Öffentlichkeitsarbeit: Um Beschwerden zu vermeiden und 
frühzeitig über das Heckenmanagement zu informieren, 
erfolgten zahlreiche öffentlichkeitswirksame Maßnahmen: 
objektbezogene Veranstaltungen in den Kommunen, Inter
netpräsenzen und das Aufstellen von Informationsschildern 
in gepflegten Hecken. Auch über die Tageszeitungen wurde 
über das Projekt und die Veranstaltungen berichtet. Hier
bei konnten Erfahrungen sowie Materialien aus dem Kreis 
Steinfurt genutzt werden. Zusätzlich zeigten sogenannte 
„Heckentage“ in zwei kreisangehörigen Kommunen exem
plarisch die Pflege von Hecken.

Empfehlungen: Mögliche Konflikte innerhalb der Verwal
tung – beispielsweise zwischen den Bereichen Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Naturschutz – sollten schon in Vor-
gesprächen und unter Einbezug aller relevanten Akteure 
thematisiert werden. Auf diese Weise können gemeinsam 
Lösungen gefunden werden. Der Landkreis Marburg-Bie
denkopf hat zur Pflege größerer Heckenstrukturen ein 
Lastenheft zusammengetragen. Dieses sowie weitere Qua
litätsanforderungen bilden eine gute Grundlage zur Aus
schreibung von Pflegemaßnahmen. 

Ansprechpartner:
Stefan Franke, Masterplanmanager
Landkreis Marburg-Biedenkopf
Fachbereich Ländlicher Raum und Verbraucherschutz
Email: FrankeS@marburg-biedenkopf.de
Telefon: 06421 405-6213

Weitere Informationen:
Masterplan 100 % Klimaschutz
d www.klimaschutz.marburg-biedenkopf.de/privatperson/

klimastrategie-2050/strategie/masterplan/

Heckenmanagement im Kreis Steinfurt
d www.kreis-steinfurt.de/kv_steinfurt/Kreisverwaltung/

%C3%84mter/Umwelt-%20und%20Planungsamt/
Natur%20und%20Landschaft/F%C3%B6rderprogramme/

Masterplanworkshop „Landwirt
schaft als Klimaschützer“ in der 
Region Flensburg

Ziel: Austausch und Wissensvermittlung zwischen den Ak
teuren in der Landwirtschaft fördern, damit diese Klima
schutzaktivitäten als Beitrag zum Masterplan 100 % Klima
schutz umsetzen können.

Zielgruppe: In erster Linie Landwirtinnen und Landwirte, 
aber auch deren Interessenvertretungen (z. B. Landwirt
schaftskammer), landwirtschaftlich geprägte Unternehmen 
(z. B. Biogasbetriebe), Imkerverbände und -vereine sowie 
Vertreterinnen und Vertreter regionaler Umwelt- und Natur
schutzverbände.

Methode: Anfang 2017 fand ein halbtägiger Masterplan
workshop mit dem Titel „Landwirtschaft als Klimaschüt
zer“ statt. Die organisatorische Gestaltung (Raumanfrage, 
Moderation, Einladung der Referentinnen und Referenten 
sowie die Dokumentation der Ergebnisse) lag beim Klima
schutzmanagement der Region Flensburg sowie der für die 
Erstellung des Masterplans 100 % Klimaschutz beauftragten 
Agentur. In dem Workshop wurden die THG-Emissionen 
und die Klimabilanz der Landwirtschaft in der Region 
Flensburg vorgestellt sowie Ansätze für eine verbesserte 
Energieeffizienz in der Landwirtschaft mit geeigneten  
Beratungs- und Förderprogrammen präsentiert. In einer 
offenen Runde sammelten, diskutierten und bewerteten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend Klima
schutzmaßnahmen, die sie selbst, aber auch andere Akteure, 
in der Region Flensburg bereits anwenden oder zukünftig 
umsetzen können.

Ansprache: Die Bewerbung des Workshops erfolgte über 
die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisan
gehörigen Kommunen sowie die Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein. Zwei Beiträge im „Bauernblatt Schles
wig-Holstein“ in der Rubrik „Erneuerbare Energien“ erwie
sen sich als außerordentlich wirkungsvoll bei der Informati
on und Motivation relevanter Akteure. Die Artikel enthielten 
sowohl die Vorstellung des Klimaschutzmanagementteams 
und deren Aufgabenfelder im Bereich der Landwirtschaft als 
auch die Ergebnisse der Auftaktveranstaltung des Master
plans und des Masterplanworkshops.

Die persönliche Ansprache der Presse, der Landwirt
schaftskammer und der Landwirtinnen und Landwirte er
folgte durch die Klimaschutzmanagerin, die derzeit selbst 
mit ihrer Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb über
nimmt. Ein landwirtschaftlicher Hintergrund ermöglicht ei
nen direkten fachlichen Austausch, mit dem die angespro
chenen Akteure zur Beteiligung motiviert werden können.

Ergebnis: Ursprünglich richtete sich der Masterplanwork
shop an die Landwirtschaft. Schlussendlich nahmen neben 
Landwirtinnen und Landwirten auch einige Bürgerinnen 
und Bürger, Unternehmen, Verbände, ein Kirchenkreis so
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wie Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter teil, die 
selbst unmittelbar Aktivitäten im Bereich Landwirtschaft pla
nen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – allen voran die 
Landwirtinnen und Landwirte – entwickelten gemeinsam 
diverse Maßnahmenvorschläge (Nutzung von Dachflächen 
für Solarthermie und Photovoltaik, Verbesserung der Tech
nik für einen geringeren Kraftstoffverbrauch, Abluftwärme
tauscher und Stalldämmung in Schweinemastbetrieben), 
die vollständig in den Masterplan Eingang finden.

Herausforderung und Lösungsansatz: Obwohl einige Un
ternehmen sowie die Landwirtschaftskammer bereits Projekte 
zum Klimaschutz umsetzen, verbinden viele landwirtschaftli
che Betriebe das Thema mit einem hohen Kostenaufwand. Es 
fehlt den Landwirtinnen und Landwirten neben der zeitlichen 
Komponente zudem an Wissen zur Umsetzung von Maß
nahmen. Aus diesem Grund entwickelte das Klimaschutz
management als zusätzliches Angebot die „Stallgespräche“. 
Sie sollen das fehlende Know-how vor Ort vermitteln und 
den Austausch zwischen den Betrieben stärken.

Zusätzliches Angebot: Die etwa zweistündigen „Stallge
spräche“ sollen ab Herbst 2017 in Form von Führungen oder 
Diskussionsrunden eingeführt werden und abwechselnd 
bei verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben zwischen 
Melkzeit und Mittagspause stattfinden. Sie sind für die Zeit 
von November bis März angedacht, da die Landwirtinnen 
und Landwirte im Rest des Jahres mit Frühjahrsbestellungen 
und Erntearbeiten beschäftigt sind. Im Mittelpunkt stehen 
dabei lokalspezifische Fragestellungen sowie die Vermitt
lung energieeffizienter Techniken, die zum Teil aus dem 
Masterplanworkshop aufgegriffen werden. Die konkrete 
Themenwahl liegt jeweils beim einladenden Betrieb. Das Kli
maschutzmanagement nimmt selbst teil, unterstützt die Be
kanntmachung des Termins und organisiert bei Bedarf eine 
Expertin oder einen Experten (z. B. von der Energieberatung 
der Landwirtschaftskammer) für den fachlichen Input. In
nerhalb der „Stallgespräche“ klären die Landwirtinnen und 
Landwirte ihnen wichtige Fragen, lernen empfehlenswerte 
Lösungsansätze kennen und diskutieren Möglichkeiten der 
Umsetzung in den eigenen Betrieben. 

Finanzierung: Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Hol
stein stellte für den Masterplanworkshop die eigene Aula 
sowie den fachlichen Input kostenfrei zur Verfügung. Die ge
planten „Stallgespräche“ veranstaltet der jeweilige Betrieb 
bei Bedarf auch mit Verköstigung in seinen eigenen Räumen.

Begleitende Maßnahme: Das Klimaschutzmanagement 
der Region Flensburg plant den Berechnungsstandard für 
einzelbetriebliche Klimabilanzen in der Landwirtschaft des 
„Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirt
schaft“ als Bilanzierungstool zu etablieren. Dieses ermög
licht eine einzelbetriebliche CO2-Erfassung auf Ebene ei
nes Betriebszweiges. Interessierte Landwirtschaftsbetriebe 
können die Excel-Anwendung gebührenfrei nutzen, sodass 
sie geeignete Maßnahmen anhand der Gegebenheiten vor 
Ort effektiver auswählen und umsetzen können. Der Kreis 

Schleswig-Flensburg unterstützt dieses Vorhaben mit wei
teren Geoinformationsdaten, die detaillierte Angaben zur 
Flächennutzung liefern.

Ansprechpartnerin:
Dr. Elena M. Zydek, Klimaschutzmanagerin
Region Flensburg
Amtsverwaltung Eggebek
Email: elena.zydek@ksm-region-flensburg.de
Telefon: 04609 900-203

Weitere Informationen:
Klimaschutz in der Region Flensburg
d www.klimaschutzregion-flensburg.de

Energieberatung der Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein
d www.lksh.de/landwirtschaft/bauenenergielandtechnik/

energietechnik/

„Runder Tisch Kohlenstoffreiche
Böden“ im Landkreis Lüchow-
Dannenberg

Ziel: Die Freisetzung von CO2 aus landwirtschaftlich ge
nutzten Moorböden (Niedermoor, Moorgley) durch Was
serrückhalt zu verringern. Eine bessere Wasserversorgung, 
der Erhalt des Kohlenstoffspeichers und der Schutz der 
Biodiversität bieten Synergiepotentiale für Landwirtschaft, 
Klimaschutz und Naturschutz. Eine frühzeitige Beteiligung 
der Landwirtinnen und Landwirte soll dazu beitragen, das 
Bewusstsein und die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnah
men bei dieser Akteursgruppe zu steigern. Zugleich ist das 
Ziel, gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten 
Maßnahmen zur THG-Minderung für konkrete Flächen zu 
entwickeln und umzusetzen.

Zielgruppe: Landwirtschaft: Landwirtschaftskammer Nie
dersachsen, Kreisbauernverband; Naturschutz: Untere Na
turschutzbehörde, Naturschutzverbände (in diesem Fall der 
BUND-Kreisverband), Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz; Wasserwirt
schaft: Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände, Un
tere Wasserbehörde

Methode und Ansprache: Im Rahmen der Erstellung des 
Masterplans 100 % Klimaschutz brachte das Masterplanma
nagement des Landkreises die Erstellung des Teilkonzepts 
„Klimaschutzeffekt kohlenstoffreicher Böden“ auf den Weg. 
Bei der Bearbeitung wirken die Zielgruppen partizipativ mit. 
Um das Vertrauen der Akteure in das Thema aufzubauen, 
führte das Masterplanmanagement des Landkreises ge
meinsam mit einem externen Dienstleister in einem ers
ten Schritt circa eineinhalbstündige Einzelgespräche mit  

Vertreterinnen und Vertretern aller Zielgruppen durch. Dabei 
stellten sie zunächst das Thema sowie die Erarbeitungs- und 
Partizipationsschritte vor und trafen Vereinbarungen über 
die Beiträge der verschiedenen Akteure – wie zum Beispiel 
die Lieferung von Daten (Boden-, Wasserstands- und Bio
topdaten) oder die Ansprache weiterer relevanter Personen 
wie Flächeneigentümerinnen und -eigentümer. In einem 
zweiten Schritt wurde ein „Runder Tisch Kohlenstoffreiche 
Böden“ etabliert, an dessen Sitzungen jeweils Vertreterin
nen und Vertreter der einzelnen Zielgruppen, des Master
planmanagements und des externen Dienstleisters sowie 
ein Landwirt als Vertreter der Landwirtschaft teilnehmen. In 
der ersten Sitzung wurden Minderungspotentiale, mögliche 
Maßnahmen sowie landwirtschaftlich genutzte ehemalige 
Moorflächen, die als geeignet klassifiziert wurden, vom ex
ternen Dienstleister präsentiert und anschließend mit den 
Teilnehmenden diskutiert. Hierbei spielte auch die Bewer
tung von Eigentumsverhältnissen eine wesentliche Rolle. Im 
Anschluss hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
Möglichkeit, die ausgearbeiteten Maßnahmen bezüglich 
der Umsetzbarkeit weiter zu bewerten. Die Organisation der 
Veranstaltung übernahm das Masterplanmanagement des 
Landkreises gemeinsam mit dem Dienstleister (Referenten
ansprache, Raum, Dokumentation der Ergebnisse etc.).

Weiteres Vorgehen: Die Suche nach geeigneten Flächen ist 
schwierig. Verschiedene Faktoren – wie zum Beispiel Stand
orteigenschaften, Eigentümerverhältnisse, unterschiedliche 
Interessen der Beteiligten, rechtliche Rahmenbedingungen 
und wirtschaftliche Aspekte – spielen eine Rolle. Vor diesem 
Hintergrund erfolgt in einem nächsten Schritt eine Kontakt
aufnahme mit den betroffenen Flächenbewirtschafterinnen 
und -bewirtschaftern sowie den Eigentümerinnen und Ei
gentümern der Flächen, um über die geplanten Maßnah
men zu sprechen und eine konkretere Prüfung der Faktoren 
durchführen zu können. Bis zur Sommerpause 2017 ist eine 
weitere Sitzung des „Runden Tisches“ geplant. Hierbei sol
len die Vorstellung und Diskussion der Gesprächsergebnis
se mit den Landwirtinnen und Landwirten im Fokus stehen.

Ergebnis: Durch das Führen von Einzelgesprächen zu Be
ginn des Konzepterstellungsprozesses konnten anfängliche 
Bedenken der Akteure aus dem Weg geräumt werden. Die 

Resonanz ist insgesamt positiv. Das lässt sich auch darauf 
zurückführen, dass ein Brückenthema gewählt wurde, wel
ches sowohl für Landwirtschaft als auch Klima- und Na
turschutz positive Effekte mit sich bringt. Die bevorzugte 
Maßnahme auf den Flächen ist es, Wasser durch Graben
anstau zurückzuhalten. Das heißt, der Wasserstand wird nur 
zeitweise angehoben. Zugleich werden die Bewirtschaftung 
der Flächen und der Fortbestand wichtiger Biotope weiter
hin gewährleistet. 

Empfehlung: Die Ansprache der Landwirtinnen und Land
wirte über den Kreisbauernverband hat sich im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg sehr bewährt. Die Landwirtinnen und 
-wirte haben Vertrauen in die Institution und arbeiten gut 
mit dieser zusammen.

Herausforderung und Lösungsansatz: Bisher fehlen die fi
nanziellen Mittel, um die entwickelten Maßnahmen umzu
setzen. Es ist geplant, geeignete Maßnahmen zum Schutz 
des Kohlenstoffspeichers Moorböden im Rahmen eines An
tragsverfahrens in die Förderrichtlinie „Klimaschutz durch 
Moorentwicklung“ des Landes Niedersachsen einzubrin
gen. Ziel ist, dass die Teilnehmenden des „Runden Tisches“ 
auf diese Weise motiviert und befähigt werden, die daraus 
entstehenden Projekte eigenständig weiterzuführen. 

Finanzierung: Die Erstellung des Teilkonzepts „Klimaschutz
effekt kohlenstoffreicher Böden“ wird durch das Programm 
„Masterplan 100 % Klimaschutz“ des Bundesumweltminis
teriums gefördert. Durch den fachlichen Input eines Dienst
leisters wird der Aufwand für die Kommune als gering ein
gestuft.

Ansprechpartner:
Hans-Albrecht Wiehler, Landkreis Lüchow-Dannenberg
Klimaschutzleitstelle, Stabsstelle regionale Entwicklungs
prozesse
Email: ha.wiehler@luechow-dannenberg.de
Telefon: 05841 120-274

Weitere Informationen:
Masterplan 100 % Klimaschutz
d www.klimapakt.org
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Die Klimakrise ist ungerecht. Die 
jüngere Generation muss mit dem 
leben, was die ältere ihr hinterlässt. 

Zu Recht schlagen Jugendliche nun entschieden Alarm. 
Die Erderhitzung ist eine Gefahr für ihre natürlichen 
Lebensgrundlagen jetzt und in Zukunft. Sie fordern  
von der Politik nichts Unmögliches – sondern einzig, 
ihre selbst gesteckten Ziele zu erreichen: Dazu gehört, 
die Erderhitzung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, 
wie im Pariser Klimaabkommen vereinbart wurde.  
Die Jugendlichen stehen nicht alleine da: Weite Teile 
der Zivilgesellschaft stärken ihnen den Rücken – genau 
wie die Wissenschaft und Teile der Wirtschaft.  
Die Zeit zu handeln ist jetzt! 
 
Mit der drastischen Verfehlung des selbst gesetzten 40-Prozent-Reduk-
tions ziels für 2020 ist klar: Die bisherigen Maßnahmenprogramme der 
Regierung reichen bei weitem nicht aus, um die deutschen Klimaschutz-
ziele zu erreichen. Hierfür braucht es umfangreiche Klimaschutzmaß-
nahmen in allen Sektoren, aber auch einen verbindlichen Rahmen, der 
die Maßnahmen auf die Zielerreichung ausrichtet. Die sofortige rechtliche 
Umsetzung der dringend benötigten Maßnahmen und die Verabschiedung 
eines langfristigen Rahmens müssen Hand in Hand gehen, um die 
deutsche Klimapolitik auf den notwendigen Pfad zurückzuführen.

Im Zentrum der öffentlichen Diskussion steht ein nationales Klima-
schutzgesetz. Ein solches Gesetz schafft langfristige Verbindlichkeit und 
Planungssicherheit für die Politik, Unternehmen und die Gesellschaft. 
Denn die Kluft zwischen Zielen und Umsetzung verunsichert Unter-
nehmen und die Bevölkerung. Als zentrales Element eines umfassenden 
Klimaschutz-Gesetzespaketes kann ein Klimaschutzrahmengesetz diese 
Unsicherheit reduzieren und das Erreichen der Klimaziele in Deutsch-
land langfristig gewährleisten. 

Der Mehrwert von Klimaschutzgesetzen wird in der vorliegenden Kurz-
studie deutlich. In Deutschland haben bereits sieben Bundesländer 
Klimaschutzgesetze mit quantitativen Klimazielen verabschiedet. Zudem 
wurde in Bayern die Erarbeitung eines Klimaschutzgesetzes beschlossen, 
in Niedersachsen wird über einen Gesetzesentwurf beraten. 

Vorwort



Die Kurz studie stellt drei zentrale Vorteile von Klimaschutzgesetzen 
heraus: Mit verbindlichen Zielen und transparenten Verfahren ermög-
lichen Klimaschutzgesetze eine Modernisierung der politischen Steuerung 
und Koordination der Klima- und Energiepolitik, schaffen langfristige  
Planungs- und Investitionssicherheit und machen Klimaschutz zur 
Daueraufgabe der Politik. 

Ein Klimaschutzgesetz kann nachhaltig dazu beitragen, langfristig 
verlässliche und volkswirtschaftlich effiziente Klimapolitik zu gestalten. 
Neben der rechtlichen Umsetzung konkreter Klimaschutzmaßnahmen  
in den einzelnen Sektoren ist der grundlegende Rahmen für die zukunfts-
orientierte Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft und für ein gutes 
Leben der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland unerlässlich. 

Michael Schäfer 
Leiter Klimaschutz & Energiepolitik, WWF Deutschland
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In Deutschland gibt es bisher sieben Landes-
klimaschutzgesetze mit quantitativen Minde-
rungs zielen für Treibhausgasemissionen, 

weitere sind geplant. Hinzukommen zwei Sonderfälle ohne quantitative 
Minderungsziele (Hamburger Klimaschutzgesetz) bzw. mit quantitativen 
Zielen für erneuerbare Energien und die Sanierungsquote im Gebäude-
bereich (Hessisches Energiegesetz).

Kernelemente der meisten Klimaschutzgesetze sind konkrete Klima-
schutzziele sowie Mittel und Verfahren, um diese Ziele zu erreichen:  
Klimaschutzplanung, die Vorbildwirkung der öffentlichen Hand, regel-
mäßiges Monitoring und Berichte sowie die Einbindung eines unab-
hängigen Beratungsgremiums. Diese allgemeinen Klima schutzgesetze 
verpflichten einerseits die jeweilige Landesregierung, ihre Handlungs-
möglichkeiten zum Erreichen der Klimaschutzziele zu nutzen, anderer-
seits die jeweilige Landesverwaltung, sich klimaneutral zu organisieren. 
Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmen werden grundsätzlich erst 
durch weitere gesetzliche Maßnahmen verpflichtet, die zum Erreichen 
der Klimaschutzziele in einzelnen Bereichen verabschiedet werden.

Die stetige Zunahme von Landesklimaschutzgesetzen in Deutschland 
zeigt, dass man sich von ihnen einen Mehrwert für die Klimaschutzpolitik 
der Länder verspricht. Insbesondere ermöglichen Klimaschutzgesetze, 
die mit verbindlichen Zielen und transparenten Verfahren ausgestaltet 
sind, eine bessere Steuerung der Klima- und Energiepolitik des Landes 
und schaffen Planungs- und Investitionssicherheit für Unternehmen. 
Allerdings hat der Bund von seiner vorrangigen Gesetzgebungskompe-
tenz für den Klimaschutz so weitgehend Gebrauch gemacht, dass die 
Länder in nur wenigen Bereichen, wie etwa der Landes bauordnung, zu 
gesetzlichen Umsetzungsmaßnahmen befugt sind, um ihre Minderungs-
ziele aus eigener Kraft zu erreichen. Trotz dieser Schwäche überwiegen 
die Vorteile von Landesklimaschutzgesetzen deutlich.

Aufgrund des Mehrwerts von Landesklimaschutzgesetzen liegt es im 
Interesse des Bundes, diese durch eine Öffnungsklausel im geplanten 
Bundesklimaschutzgesetz weiterhin zu ermöglichen. Indem es die  
Steuerung der Klimaschutzpolitik des Bundes verbessert, würde ein 
Bundes klimaschutzgesetz außerdem auch zur Erreichung der Klima-
schutzziele der Länder beitragen und somit der Schwäche von Landes-
klimaschutzgesetzen entgegenwirken. Für ein Nebeneinander von 
Bundes- und Landesklimaschutzgesetzen spricht schließlich, dass die 
Zusammenarbeit beider Ebenen bei der Klimaschutzpolitik erleichtert 
würde, da sie sich gemeinsamer Grundlagen wie Monitoring- und  
Berichtssysteme bedienen könnten.

1 Zusammenfassung
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Auf der Grundlage des Koalitionsvertrags vom 
13. März 2018 hat das Bundesumweltministe-
rium den Entwurf eines Klimaschutz-
gesetzes des Bundes erarbeitet und dem 
Kanzleramt im Februar 2019 zur Frühabstim-
mung vorgelegt.1 Laut Bundeskanzlerin Angela 

Merkel soll das Klimaschutzgesetz dazu dienen, die „Klimaschutzziele  
für 2030 zu erreichen und den Weg dahin verlässlich vorzuschreiben“.2

Während der Bund – zehn Jahre nach den ersten Diskussionen um  
ein solches Gesetz 3 – erste Schritte zu einem Klimaschutzgesetz auf  
den Weg gebracht hat, ist schon etwa die Hälfte der Bundesländer 
voran gegangen. Bereits 1997 verabschiedete Hamburg das erste 
Landesklimaschutzgesetz. Dieses legt allerdings keine Minderung von 
Treibhausgasemissionen (im Folgenden: THG) in einer bestimmten 
Höhe fest, sondern bezweckt Klimaschutz durch Energieeinsparung und 
entsprechende Maßnahmen für Gebäude und Anlagen. Auf ähnliche 
Weise dient das Hessische Energiegesetz von 2012 dem Klimaschutz. 
Es enthält Ziele zur Erhöhung des Energieverbrauchs aus erneuerbaren 
Energien und zur Steigerung der energetischen Sanierungsquote im 
Gebäudebestand. Im Unterschied zu diesen beiden Sonderfällen sind 
seit 2013 kontinuierlich Landesklimaschutzgesetze mit konkreten  
THG-Minderungszielen verabschiedet worden: NRW (2013), Baden-
Württemberg (2013), Rheinland-Pfalz (2014), Bremen (2015), 
Berlin (2016), Schleswig-Holstein (2017) und Thüringen (2018).

Über den Entwurf eines weiteren Klimaschutzgesetzes mit quantitativen 
Minderungszielen wird derzeit in Niedersachsen beraten. In Bayern 
legt der Koalitionsvertrag die Erarbeitung eines Landesklimaschutz-
gesetzes mit konkreten CO2-Zielen fest.4 

1   Zum Text des geleakten Referentenentwurfs siehe https://www.klimareporter.de/images/
dokumente/2019/02/ksg.pdf (zuletzt abgerufen am 01.03.2019).

2   Regierungserklärung vom 22.03.2018, https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/
bulletin/regierungserklaerung-von-bundeskanzlerin-dr-angela-merkel-862358 (zuletzt 
abgerufen am 15.02.2019).

3   Siehe WWF: „Ein Klimaschutzgesetz für Deutschland – klare Regeln für die Klimapolitik“. 
Positionspapier vom 4. Mai 2009, http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-
PDF/Microsoft_Word_-_WWF_Positionspapier_Klimaschutzgesetz_30042009.pdf 
(zuletzt abgerufen am 15.02.2019).

4   Koalitionsvertrag der CSU und der Freien Wähler vom 02.11.2018, https://www.csu.de/
common/csu/content/csu/hauptnavigation/dokumente/2018/Koalitionsvertrag__ 
Gesamtfassung_final_2018-11-02.pdf (zuletzt abgerufen am 01.03.2019). 

2 Entwicklung der  
Landesklimaschutzgesetze  

in Deutschland
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 Tabelle 1:   Übersicht über die bisherigen Landesklimaschutzgesetze
 © WWF (Quelle: Ecologic Institut)

Jahr Bundesland Abkürzung Name

1997 Hamburg HmbKliSchG

Hamburgisches Gesetz  
zum Schutz des Klimas  
durch Energie einsparung  
(Hambur gisches  
Klima schutz gesetz)

2012 Hessen HEG Hessisches Energiegesetz

2013 NRW KSG NRW
Gesetz zur Förderung des Klima-
schutzes in Nord rhein-West falen 
(Klimaschutzgesetz NRW)

2013
Baden- 
Württemberg

KSG BW

Gesetz zur Förderung des  
Klimaschutzes in Baden- 
Württem berg (Klimaschutzgesetz 
Baden-Württem berg)

2014 Rheinland-Pfalz LKSG RP
Landesgesetz zur Förderung  
des Klimaschutzes  
(Landes klimaschutzgesetz-LKSG)

2015 Bremen BremKEG
Bremisches Klimaschutz- und 
Energiegesetz

2016 Berlin EWG Bln Berliner Energiewendegesetz

2017
Schleswig-
Holstein

EWKG SH

Gesetz zur Energiewende und  
zum Klimaschutz in Schleswig-
Holstein (Energiewende- und 
Klimaschutz gesetz Schleswig-
Holstein)

2018 Thüringen ThürKlimaG

Thüringer Gesetz zum Klimaschutz 
und zur Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels  
(Thüringer Klimagesetz)
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Die nachfolgenden Kapitel stellen zunächst in aller Kürze die Kern-
elemente der Landesklimaschutzgesetze mit konkreten THG-Minde-
rungszielen vor. Anschließend werden die Stärken und Schwächen 
von Landesklimaschutzgesetzen aufgezeigt. Schließlich wird untersucht, 
wie sich ein Klimaschutzgesetz des Bundes zu den bestehenden 
Landesklimaschutzgesetzen verhalten würde und welche Konse-
quenzen daraus für die Ausgestaltung eines Bundesklimaschutzgesetzes 
erwachsen.5

5  Die nachfolgende Darstellung beruht weitgehend auf Sina (2018).

 Abbildung 1:  Landesklimaschutzgesetze in Deutschland
 © WWF (Quelle: Ecologic Institut)
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Von den Sonderfällen Hamburg und Hessen 
abgesehen, haben die bisher von den Bundes-
ländern verabschiedeten Klimaschutzgesetze 
bestimmte Kernelemente gemeinsam. So geben 

sie (1) konkrete Klimaschutzziele vor – in erster Linie THG-Minde-
rungsziele –, für deren Erreichung die Landesregierung verantwortlich ist. 
Daneben sehen sie (2) Mittel und Verfahren vor, um diese Ziele zu errei-
chen: Durch (a) Klimaschutzplanung werden Strategien und Maßnah-
men entwickelt, die als Grundlage für nachfolgende Umsetzungsgesetze 
dienen. Zudem soll die öffentliche Hand eine (b) Vorbildfunktion 
einnehmen, was vor allem bedeutet, dass sich die Landesverwaltungen 
klimaneutral organisieren. Die Bemühungen der Landesregierung zur 
Zielerreichung werden einem (c) regelmäßigen Monitoring unterzogen, 
über dessen Ergebnisse berichtet werden muss. Unterstützung 
erhalten die Landesregierungen dabei von einem (d) unabhängigen 
Beratungsgremium, das eigene Bewertungen und/oder Vorschläge 
einbringt. 

3 Kernelemente von 
Landesklima schutzgesetzen

 Abbildung 2:  Überblick über Kernelemente von Klimaschutzgesetzen
 © WWF (Quelle: Ecologic Institut)

Charakteristisch für Klimaschutzgesetze mit derartigen Kernelementen 
ist, dass sie sich grundsätzlich an die Staatsorgane des jeweiligen Landes 
richten. Insbesondere verpflichten sie die Landesregierung, ihre Hand-
lungsmöglichkeiten zum Erreichen der Klimaschutzziele zu nutzen.  
Der Landesverwaltung kommt die Aufgabe zu, sich klimaneutral zu 

Monitoring und Berichtspflichten
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organi sieren. Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmen werden  
grundsätzlich erst bei der Umsetzung des jeweiligen Klimaschutzgesetzes 
durch gesetzliche Maßnahmen in die Pflicht genommen – und das in 
Bereichen, in denen die Länder zur Gesetzgebung befugt sind, wie etwa 
bei klimaschutzfreundlichen Anpassungen der Landesbauordnungen.

Klimaschutzziele

Die meisten Länder haben quantifizierte Minderungsziele für  
Treibhausgasemissionen formuliert und streben eine klimaneutrale 
Landesverwaltung an. Zusätzlich haben sich einige Bundesländer  
konkrete Ziele für die Energieerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien und/oder die Gebäudesanierung gesetzt.

Die quantifizierten Minderungsziele der Länder für THG-Emissionen 
orientie ren sich überwiegend an den derzeitigen Minderungszielen des 
Bundes, die bisher nicht rechtlich bindend sind.6 Sie beziehen sich auf 
das Vergleichsjahr 1990 und betragen zwischen 25 und 40 % für 2020 
sowie zwischen mindestens 80 und 100 % für 2050. 

Zusätzlich haben sich Berlin, Schleswig-Holstein und Thüringen  
Min derungsziele für 2030 (zwischen 55 und 70 %) und/oder 2040 
(zwischen 70 und 80 %) gesetzt. Die Ziele für 2020, 2030 und 2040 
sind überwiegend als Soll-Vorschriften formuliert und damit regelmäßig 
verpflichtend. In einigen Bundesländern werden die Minderungsziele  
für 2050 lediglich angestrebt und sind als solche nicht verbindlich.

6   Mindestens 40 % bis 2020, 55 % bis 2030, 70 % bis 2040 und 80–95 % bis 2050. Hin-
sichtlich des Zielkorridors bis 2050 orientiert sich die deutsche Klimaschutzpolitik ange-
sichts der verschärften Zielsetzungen des Pariser Abkommens jedoch am Leitbild einer 
weitgehenden Treibhausgasneutralität bis 2050, siehe Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Klimaschutzplan 2050. Klimaschutzpolitische 
Grundsätze und Ziele der Bundesregierung, Stand November 2016, S. 28, https:// 
www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutzplan_ 
2050_bf.pdf (zuletzt abgerufen am 05.04.2019).

Bemerkenswerte Regelung 
Das Thüringer Klimagesetz verfolgt als erstes Landesklimaschutzgesetz 
auch das Ziel der Treibhausgasneutralität in der zweiten Hälfte des  
21. Jahrhunderts. Es entspricht damit der Zielsetzung des Pariser  
Klimaschutzabkommens. Zudem ist für die jeweiligen Minderungsziele 
(2030, 2040 und 2050) die jeweils maximale Emissionsreduktion handlungs-
leitend, das bedeutet für 2050 eine Minderung um 95 %.
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Klimaschutzplanung

Das zentrale Instrument der Klimaschutzgesetze zum Erreichen der  
Klimaschutzziele ist die Klimaschutzplanung. Mithilfe von Klimaschutz-
plänen, -konzepten oder -programmen – die Begrifflichkeiten 
unter scheiden sich zwischen den Ländern – sollen Strategien und 
Maßnahmen erarbeitet und fortentwickelt werden, welche die Grundlage 
für nachfolgende Umsetzungsgesetze oder -maßnahmen bilden. Diese 
Klimaschutzpläne ent sprechen dem Klimaschutzplan 2050 und den 
Klimaschutzprogrammen (bisher bis 2020) auf Bundesebene. Zwischen 
den Bundesländern gibt es sowohl hinsichtlich des Verfahrens als auch 
hinsichtlich des Inhalts Unterschiede.

Gleichwohl ähneln sich die einzelnen Verfahrensschritte in den Län-
dern. Im ersten Schritt wird der Klimaschutzplan von der Landesregierung 
erarbeitet, wobei sich die zu beteiligenden Personen, Verbände und 
Institutionen von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Der Klima-
schutzplan wird dann entweder von der Landesregierung oder aber vom 
Landtag, wie etwa in NRW, Bremen und Berlin, beschlossen. Je nach 
Bundesland wird er alle vier oder fünf Jahre fortgeschrieben.

 Abbildung 3:  Verfahrensschritte für Klimaschutzpläne
 © WWF (Quelle: Ecologic Institut)

 
Sofern sie Klimaschutzpläne vorsehen, formulieren die Klimaschutz-
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Vorbildwirkung der öffentlichen Hand

Von Ausnahmen abgesehen, weisen die Klimaschutzgesetze der Länder der  
öffentlichen Hand eine Vorbildfunktion zu. Hierfür sollen sich die betrof-
fenen Landesverwaltungen bis zum Jahr 2030 oder 2040 klimaneutral 
organisieren und entweder – wie etwa in Baden-Württemberg und 
Thüringen – Konzepte für eine klimaneutrale Landesverwaltung 
entwickeln und umsetzen oder aber bestimmte schon durch das 
Gesetz vorgegebene Maßnahmen ergreifen. Solche Maßnahmen sehen  
die Klimaschutzgesetze einiger Länder für den Gebäudebereich 
und die öffentliche Beschaffung vor. So verpflichtet das Bremische 
Klimaschutz- und Energiegesetz den Senat dazu, ein Controlling des 
Energieverbrauchs der öffentlichen Gebäude einzurichten und Anforde-
rungen für klima- und energierelevante Beschaffungsvorgänge festzu-
setzen. Manche Länder kombinieren beide Ansätze und verlangen sowohl 
ein über greifendes Konzept für eine klimaneutrale Landesverwaltung als 
auch Standards bei Gebäuden und öffentlicher Beschaffung.

Die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand gilt in einigen Ländern 
ausdrücklich auch für die Gemeinden (in Berlin die Bezirke). Auch 
die meisten anderen Klimaschutzgesetze enthalten Regelungen, die es 
den Gemeinden erlauben, eigene Konzepte zu entwickeln oder sie beim 
Prozess zu unterstützen.

Bemerkenswerte Regelung 
Nach dem Berliner Energiewendegesetz erfolgt die Fortschreibung des 
Energie- und Klimaschutzprogramms jeweils innerhalb eines Jahres nach 
Konstituierung des Abgeordnetenhauses. Diese Verknüpfung mit dem 
Beginn der Legislaturperiode gewährleistet, dass sich jede neue Regierung 
mit dem Programm befasst und dafür die Verantwortung übernimmt.

Bemerkenswerte Regelung 
Das Landesklimaschutzgesetz Rheinland-Pfalz legt fest, dass die  
Gemeinden und die Gemeindeverbände die Vorbildfunktion in eigener  
Verantwortung erfüllen. In einer Vereinbarung zwischen Land und  
kommunalen Landesverbänden soll geregelt werden, wie das Land sie 
dabei unterstützen kann.
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Monitoring und Berichtspflichten

Nahezu alle Klimaschutzgesetze schreiben ein Monitoring durch die 
Landesregierung sowie eine Berichterstattung vor. Dieses Monitoring 
bezieht sich auf die Entwicklung der Treibhausgasemissionen sowie auf 
die Umsetzung des jeweiligen Klimaschutzgesetzes – also der festgesetzten 
Ziele und der zur ihrer Erreichung ergriffenen Maßnahmen. Aufbauend 
auf dieser Bestandsaufnahme sollen durch die Berichte regelmäßig auch  
Vorschläge für weitere Maßnahmen unterbreitet werden, die 
teilweise in die regelmäßige Fortschreibung des Klimaschutzplans 
ein fließen. In einigen Ländern muss durch zusätzliche Maßnahmen 
gegen gesteuert werden, wenn die Ergebnisse des Monitorings ergeben, 
dass Ziele voraussichtlich verfehlt werden. Der Berichtszyklus ist von 
Bundesland zu Bundesland verschieden. Er schwankt zwischen einem 
und fünf Jahren. Manche Länder sehen zusätzlich einen Kurzbericht 
vor, der in der Regel jährlich vorzulegen ist und zumeist einzig die 
Entwicklung der Treibhausgasemissionen abbildet. Die Berichte sind 
in fast allen Ländern dem Landtag vorzulegen und teilweise veröffent-
lichungspflichtig.

 Abbildung 4:  Mechanismus für Monitoring und Berichtspflichten
 © WWF (Quelle: Ecologic Institut)
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Einbindung eines unabhängigen Beratungsgremiums

Die meisten Klimaschutzgesetze sehen die Einrichtung eines Rats oder 
Beirats vor, der die Landesregierung als unabhängige Instanz berät. 
Die Aufgaben dieses Gremiums unterscheiden sich von Land zu Land. 
Teilweise soll es in eigenen Berichten zum Monitoringbericht der Landes-
regierung Stellung beziehen, teilweise bei der Aufstellung und Fort-
schreibung des Klimaschutzplans beraten. Überwiegend kann oder soll 
dieses Gremium Vorschläge für weitere Klimaschutzmaßnahmen 
unterbreiten. Einige Klimaschutzgesetze sehen zudem vor, dass sich  
das Gremium aus eigener Initiative heraus oder auf Anregung des 
Landtags oder der Landesregierung mit speziellen Themen der Klima- 
und Energiepolitik befasst. 

Die meisten Gremien sind pluralistisch besetzt und können so zur 
Akzeptanz der Klimapolitik beitragen. Sie setzen sich etwa aus 
Vertreterinnen und Vertretern gesellschaftlicher Vereinigungen, der  
Kommu nen, der Wissenschaft und der Kirchen zusammen. In Rheinland- 
Pfalz und Schleswig-Hol stein werden zudem Vertreterinnen und Ver-
treter aus dem Landtag in das Beratungs gremium berufen. Das Bremische 
Klimaschutz- und Energiegesetz sieht demgegenüber ein interdiszi-
plinär besetztes wissenschaftliches Expertengremium vor, um 
externen wissenschaftlichen Sachverstand einzubringen. In NRW 
werden der pluralistische und der wissenschaftliche Ansatz kombiniert, 
während das Thüringer Klimagesetz sowohl einen wissenschaftlich 
zusammengesetzten Klimabeirat als auch einen pluralistisch zusammen-
gesetzten Energiebeirat vorsieht.

Bemerkenswerte Regelung 
Wird im Rahmen des Monitorings festgestellt, dass die energie- und 
klimapolitischen Ziele verfehlt werden, soll die Landesregierung nach dem 
Energiewende- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein einerseits 
zusätzliche Maßnahmen auf Landesebene entwickeln und umsetzen und 
sich andererseits auf Bundesebene für erforderliche Zusatzmaßnahmen 
einsetzen.

Bemerkenswerte Regelung 
Das Klimaschutzgesetz NRW schreibt vor, dass die Landesregierung zu 
den Berichten des Sachverständigenrats Klimaschutz Nordrhein-Westfalen 
innerhalb von drei Monaten vor dem Landtag Stellung nehmen muss.
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Sonstige Inhalte von Landesklimaschutzgesetzen

Abgesehen von den vorstehend beschriebenen Kernelementen enthalten 
die Landesklima schutzgesetze je nach Ausgestaltung weitere Regelun-
gen, z. B. zur Raumordnung, zur Koordination und zum Vollzug sowie 
zur Anpassung an den Klimawandel. Ausnahmsweise verpflichten 
Landesklimaschutzgesetze auch Bürgerinnen und Bürger oder Unterneh-
men z. B. zur allgemeinen Mitwirkung am Klimaschutz oder im Fall  
von Energieversorgungsunternehmen zur Herausgabe von Daten, die 
für den Klimaschutzplan oder für Konzepte von Gemeinden erforderlich 
sind. Das Hamburger Klimaschutzgesetz ist auch insoweit ein Sonderfall, 
als es ein ganzes Kapitel mit Regelungen zur sparsamen Verwendung  
von Energie enthält, die sich an die Allgemeinheit richten.

 
Übersicht zu den Kernelementen in Landesklima-
schutzgesetzen

Ein Vergleich der bisher erlassenen Klimaschutzgesetze auf Landesebene 
zeigt, dass sich bestimmte Kernelemente durchgesetzt haben. 

Bemerkenswerte Regelung 
Das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg sieht die Beteiligung des 
Regierungspräsidiums in Zulassungsverfahren für Erneuerbare-Energien-
Anlagen von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit vor, um die 
Belange des Klimaschutzes einzubringen.
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 Tabelle 2:  Übersicht zu den Kernelementen in Landesklimaschutzgesetzen
 © WWF (Quelle: Ecologic Institut)  LP = Legislaturperiode

Minde
rungs 
 ziele

klima
neutrale 
Verwaltung 

Klima
schutz
planung Vorbild wirkung

Monitoring
berichte

Beratungs
gremium

Hamburg (-) (-) (-) Gebäude 
Beschaffung

(-) (-)

Hessen (-) (-) (-) Gebäude 
Beschaffung

jährlich (-)

NRW 2020,  
2050

2030 Klimaschutz-
plan

übergreifendes 
Konzept als 
Teil des Klima-
schutzplans

alle fünf Jahre Sachver-
ständigenrat 
Klimaschutz

Baden 
Württem
berg

2020,  
2050

2040 Integriertes 
Energie- und 
Klimaschutz-
konzept

Übergreifendes 
Konzept

jährlicher 
Kurzbericht; 
alle drei Jahre 
umfassender 
Bericht

Beirat für 
Klimaschutz

Rheinland 
Pfalz

2020,  
2050

2030 Klimaschutz-
konzept

Teil des Klima-
schutzkonzepts

alle zwei Jahre 
Kurzbericht; 
alle vier Jahre 
umfassender 
Bericht

Beirat für 
Klimaschutz

Bremen 2020,  
2050

(-) Klimaschutz- 
und Energie-
programm

Gebäude 
Beschaffung

jährlich Wissenschaft-
licher Beirat

Berlin 2020,  
2030,  
2050

2030 Energie- und 
Klimaschutz-
programm

Maßnahmenplan 
CO2-neutrale 
Verwaltung, 
Gebäude

alle zwei Jahre 
Monitoring-
bericht; 
alle fünf Jahre 
Umsetzungs-
bericht zum 
Maßnahmen plan

Klimaschutzrat

Schleswig
Holstein

2020,  
2030,  
2040,  
2050

2050 (-) Strategie für 
Landesver-
waltung,  
insb. Gebäude 
und Beschaffung

jährlicher 
Kurzbericht; 
zweimal pro LP 
umfassender 
Bericht; 
einmal pro LP 
Bericht zur 
Landesver-
waltung

Energiewende-
beirat

Thüringen 2030,  
2040,  
2050

2040 Integrierte 
Energie- und 
Klimaschutz-
strategie

Maßnahmen-
konzept  
Klima neutralität

alle fünf Jahre Wissenschaft-
licher Beirat  
für Klimaschutz 
und Klimafol gen-
anpassung; 
Beirat für die 
Thüringer 
Energiewende
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Klimaschutzpolitik lässt sich auch ohne gesetz-
lichen Rahmen betreiben. Jedoch hat ein  
solcher Rahmen – ob auf Bundes- oder 
Landes ebene – viele Vorteile.7  Der Trend der 
zunehmenden Verabschiedung von Landes-
klimaschutzgesetzen der letzten Jahre zeigt, 

dass Landesregierungen Klimaschutzgesetzen einen Mehrwert für die 
Klimaschutzpolitik zusprechen.

Grundlegende Vorteile von Landesklimaschutz-
gesetzen:

 » Ein Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Zielen stärkt den Stellenwert 
des Klimaschutzes und verankert diesen als Daueraufgabe der 
Politik.

 » Indem es einen gesetzlichen Handlungsrahmen für die Klima- und 
Energiepolitik des Landes vorgibt, ermöglicht ein Klimaschutzgesetz 
eine bessere Steuerung, Koordination und Kontrolle dieser Politik.

 » Die bessere Steuerung der Klimaschutzpolitik durch ein Klimaschutz-
gesetz erhöht die Erfolgsaussichten der einzelnen Umsetzungs-
maßnahmen, mit denen die Klimaschutzziele erreicht werden sollen.

 » Ein Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Klimaschutzzielen und einem 
transparenten Verfahren zu ihrer Erreichung schafft Planungs- und 
Investitionssicherheit für Unternehmen.

 » Ein Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Zielen sorgt dafür, dass 
staatliche Stellen ihr Handeln an den Klimaschutzzielen aus-
richten müssen.

 » Ein Klimaschutzgesetz sorgt für eine regelmäßige und geordnete 
Einbindung wichtiger Akteure in die Klimaschutzpolitik, z. B. den 
Landtag, die Kommunen oder ein unabhängiges Beratungsgremium.

7   Zu den Vorteilen eines Klimaschutzgesetzes des Bundes siehe WWF, Klimaschutz muss 
Recht bekommen (Stand 02.01.2018), https://www.wwf.de/themen-projekte/klima-energie/ 
klimaschutz-und-energiewende-in-deutschland/klimaschutzgesetz/ (zuletzt abgerufen 
am 15.02.2019); ausführlich Rodi/Sina (2011), S. 367 ff.; Rodi/Stäsche (2015), S. 28 f.

4 Was bringen  
Klimaschutzgesetze  

auf Landesebene?
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Diesen Vorteilen steht eine grundlegende Schwäche gegenüber: 

Da der Bund von seiner vorrangigen Gesetzgebungskompetenz für den 
Klimaschutz durch viele Gesetze Gebrauch gemacht hat – etwa zur För-
derung der erneuerbaren Energien oder der Energieeffizienz –, können 
die Ländern nur in einzelnen Bereichen eine eigenständige Klimaschutz-
gesetzgebung verfolgen, etwa in der Bauordnung, der Landesplanung, 
der Bildung oder im Kommunalrecht. Das macht es ihnen schwer, ihre 
Minderungsziele aus eigener Kraft zu erreichen. Die Länder sind teil-
weise vom Erfolg der Klimaschutzgesetzgebung des Bundes und der EU 
abhängig. Deshalb sieht z. B. das Energiewende- und Klimaschutzgesetz 
Schleswig-Holstein vor, dass sich die Landesregierung bei drohender 
Verfehlung von Klimaschutzzielen neben zusätzlichen Maßnahmen  
auf Landesebene auch für zusätzliche Maßnahmen auf Bundesebene 
einsetzen soll.

Trotz dieser Schwäche überwiegen die Vorteile von Landesklimaschutz-
gesetzen deutlich. 

Der Mehrwert von Klimaschutzgesetzen wird auch von der Politik 
hervorgehoben:

„Das Energiewendegesetz ist der Kompass Berlins auf dem Weg zur Klimaneutralität.  
Das Gesetz gibt eine verlässliche Orientierung für die weitreichenden Schritte, die dafür in 
Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft erforderlich sind – vom Kohleausstieg über die 
CO2-neutrale Verwaltung bis zum Klimafolgen-Monitoring. Das macht es leichter, andere auf 
dem Weg mitzunehmen – und auch auf schwierigem Terrain das Ziel im Blick zu behalten.“

BEATE ZÜCHNER, Referat Klimaschutz und Klimaanpassung  
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin

„Ohne das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg wäre es uns nicht möglich gewesen,  
die Klimaschutzbeiträge der gesamten Landesregierung so effektiv zu koordinieren, wie es 
jetzt der Fall ist.“ 

DR. SVEA WIEHE, Leiterin der Stabsstelle Klimaschutz  
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
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Im Jahre 2008 wurde in Großbritannien das 
weltweit erste nationale Klimaschutzgesetz 
mit verbindlichen Zielen zur Minderung von 
Treibhausgasemissionen verabschiedet, der  
UK Climate Change Act. Seit diesem Zeit-
punkt wird in Deutschland über die Einführung 
eines Klimaschutzgesetzes des Bundes disku-
tiert. Tatsächlich führte das Scheitern der 
ersten Initiativen zu einem solchen Gesetz auf 

Bundesebene dazu, dass ab 2013 zunehmend Klimaschutzgesetze auf 
Landesebene entstanden. Das absehbare deutliche Verfehlen des Ziels der 
Bundesregierung, die Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2020 
um 40 % gegenüber 1990 zu mindern, scheint jedoch ein Umdenken 
bewirkt zu haben. Wie eingangs erwähnt, hat das Bundesumweltminis-
terium dem Kanzleramt im Februar 2019 einen Referentenentwurf 
für ein Bundesklimaschutzgesetz zur Frühabstimmung vorgelegt.

Wie würde sich ein Klimaschutzgesetz des Bundes 
auf die Klimaschutzgesetze der Länder auswirken?

Auf den ersten Blick scheint ein Bundesklimaschutzgesetz mit Landes-
klimaschutzgesetzen unvereinbar zu sein: Der Klimaschutz fällt unter die 
sog. konkurrierende Gesetzgebungs kompetenz, d. h., die Länder 
sind zur Gesetzgebung nur befugt, solange und soweit der Bund nicht 
tätig wird. Bei genauerer Betrachtung kommt es jedoch darauf an, ob ein 
Bundesklimaschutzgesetz noch Raum für Klimaschutzgesetze der Länder 
lässt. Das könnte der Bund ausdrücklich regeln, indem er z. B. fest-
legt, dass Landesklimaschutzgesetze durch das Bundesklimaschutzgesetz 
nicht beeinträchtigt werden (sog. Öffnungsklausel).

Warum sollte der Bund dies tun? 

Für ein Nebeneinander von Bundes- und Klimaschutzgesetzen 
spricht eine Reihe von guten Gründen:

 » Klimaschutz erfordert das Zusammenwirken auf allen Ebenen. 
Obwohl der Bund seine Gesetzgebungskompetenz für den Klimaschutz 
weitgehend ausgeschöpft hat, bleiben den Ländern beachtliche Einwir-
kungsmöglichkeiten. Insbesondere dürfen sie den Gemeinden Aufgaben 
im Bereich des Klimaschutzes übertragen. Der Bund darf Gemeinden 
dagegen allenfalls zur Wahrnehmung von klimaschutz bezogenen Ange-
legenheiten verpflichten, die bereits zur kommunalen Selbstverwaltung 
gehören. Außerdem sind die Länder für den Vollzug von klimaschutz-

5 In welchem Verhältnis  
stünden die Landesklima-

schutzgesetze zu  
einem Klimaschutzgesetz  

des Bundes?
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bezogenen Gesetzen zuständig. Daher hat der Bund ein Interesse 
daran, ergänzende Klimaschutzbemühungen auf Landesebene und 
deren Steuerung durch Klimaschutzgesetze zu ermöglichen.

 » Umgekehrt haben die Länder ein Interesse an einem Klimaschutz-
gesetz des Bundes, das wegen seiner Steuerungswirkung die Erfolgs-
aussichten der einzelnen Maßnahmen des Bundes zum Erreichen 
seiner Ziele erhöht. Denn die Länder sind wegen ihrer beschränkten 
Gesetzgebungsbefugnisse im Klimaschutz auch auf den Erfolg der 
gesetzlichen Maßnahmen des Bundes angewiesen, um ihre eigenen 
Minderungsziele zu erfüllen. Zudem würde ein Bundesklimaschutz-
gesetz eine Orientierungshilfe für diejenigen Länder darstellen, deren 
Klimaschutzziele noch nicht an die Ziele des Pariser Abkommens und 
des Klimaschutzplans 2050 angepasst sind, und einen Anreiz für eine 
entsprechende Zielausweitung (hinsichtlich der Ziele für 2030 und 
2040) bzw. Zielerhöhung (hinsichtlich des Ziels für 2050) schaffen.

 » Die Koordination der Klimaschutzpolitik auf Bundesebene durch ein 
Bundesklimaschutzgesetz kann nicht die Koordination der Klima-
schutzpolitik auf Landesebene ersetzen. Dies muss durch Landes-
klimaschutzgesetze geschehen.

 » Klimaschutzgesetze auf Bundes- und Landesebene würden die  
Zusammenarbeit beider Ebenen bei der Klimaschutzpolitik  
erleichtern, da sie sich gemeinsamer Grundlagen bedienen könnten, 
wie etwa Monitoring- und Berichtssysteme. 

LANDESKLIMASCHUTZGESETZE

BUNDESKLIMASCHUTZGESETZ
KOORDINATION 
BUNDESEBENE

KOORDINATION 
LANDESEBENE

Beiträge zur Zielerreichung         Erleichterte                                         Zusammenarbeit

 Abbildung 5:  Verhältnis des Bundes- zu den Landesklimaschutzgesetzen
 © WWF (Quelle: Ecologic Institut)
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Thematische Neuerungen in der Studie 2019

◼ Der Themenkomplex „Fahrrad“ birgt eine enorme Dynamik und Entwicklungen. Um 
diesen zu entsprechen, werden bei jeder Welle neue Befragungsinhalte in die Studie 
integriert.

◼ In der Studie 2019 sind folgende Themen(-blöcke) neu bzw. wurden erweitert:

– Elektrokleinstfahrzeuge (zukünftige Nutzung)

– „protected bike lanes“

– Sicherheit und Miteinander im Straßenverkehr

– Pedelecs/E-Mobilität

– Leasingangebote Fahrradkauf

– Fahrrad-Tourismus (D-Routen + Radweg „Deutsche Einheit“)

Fahrrad-Monitor 2019 - Deutschland
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Zentrale Ergebnisse

◼ In 76 Prozent der deutschen Haushalte gibt es mindestens ein Fahrrad (ohne elektrische Unterstützung), in 14 
Prozent ein Pedelec. 

◼ 78 Prozent der Menschen in Deutschland fahren Rad, d.h. nutzen das Fahrrad oder Pedelec mindestens selten. 

◼ 44 Prozent nutzen das Fahrrad bzw. Pedelec regelmäßig, d.h. täglich oder mehrmals pro Woche als Verkehrsmittel 
und/oder in der Freizeit.

– Die jüngste Altersgruppe (14-19 Jahre) fährt am häufigsten mit dem Fahrrad, am zweithäufigsten die Gruppe der 20-29-Jährigen; 
mit zunehmendem Alter geht die Nutzung weiter zurück.

– Schwerpunkte in den Sinus-Milieus finden sich bei den Expeditiven und Hedonisten (54 und 49 Prozent). Am seltensten fahren 
die Milieus der Prekären und Traditionellen (29 und 32 Prozent).

◼ Der Trend der Fahrradnutzung ist positiv. Im Vergleich zu 2017 steigt die regelmäßige Nutzung des Fahrrads um 3 
Prozentpunkte, im Vergleich zu 2015 um 6 Prozentpunkte. 

◼ Auch die Beliebtheit des Fahrrads ist im Jahresvergleich weiter gestiegen. 

– 2019 geben 65 Prozent an, das Fahrrad als Verkehrsmittel gern oder sehr gern zu nutzen. Im Vergleich zu 2017 ist dies ein 
Zuwachs um 1 und zu 2015 ein Zuwachs um 10 Prozentpunkte. Noch höher im Kurs steht das Fahrrad als Freizeitbeschäftigung. 
Hier geben 70 Prozent an dieses (sehr) gern zu nutzen (2017: +7PP, 2015: +11 PP) 

– Das Auto verliert an Popularität und steht mit 71% nur noch knapp vor dem Fahrrad als Freizeitbeschäftigung. (2017: -4PP, 2015: 
-8PP) 

Verkehrsmittelverfügbarkeit und -Nutzung
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Zentrale Ergebnisse

◼ Im Verkehrsmittelvergleich punktet das Rad mit den Aspekten Gesundheit, Umwelt und Kosten.

◼ In Zukunft wollen 41 Prozent der Befragten das Fahrrad häufiger nutzen.

– Bei den Jüngeren (14-19 Jahre) ist der Wunsch mit 63 Prozent besonders ausgeprägt.

◼ 13 Prozent wollen künftig vermehrt einen E-Scooter (Elektrokleinstfahrzeug) nutzen.

Verkehrsmittelverfügbarkeit und -Nutzung
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Zentrale Ergebnisse

◼ Hinsichtlich der Fahrradfreundlichkeit besteht aus Sicht der Befragten noch Verbesserungspotential.  

– 42 Prozent geben der Bundesregierung die Noten 1 bis 3, wenn es um Fahrradfreundlichkeit geht. Das sind 10 Prozentpunkte
weniger als in 2017.

– Die Landesregierungen (49 Prozent) und die Kommunalpolitik (53 Prozent) schneiden etwas besser ab, verlieren allerdings 
gegenüber 2017 10 und 11 Prozentpunkte.

◼ Die dringlichsten Forderungen an die Politik lauten: 

– Mehr Radwege bauen (60 Prozent)

– Bessere Trennung der Radfahrenden von den PKW-Fahrenden (53 Prozent) und den Fußgängern (45 Prozent)

– Mehr Schutz- und Radfahrstreifen einrichten (44 Prozent)

– Sichere Fahrrad-Abstellanlagen (44 Prozent)

– Mehr Fahrradstraßen einrichten (43 Prozent)

Verkehrspolitik
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Zentrale Ergebnisse

◼ Etwa die Hälfte der Befragten (49 Prozent) gibt an, dass ihnen das Fahrradfahren in ihrer Gemeinde Spaß macht. 

◼ Das Sicherheitsgefühl beim Radfahren steigt: 56 Prozent der Radfahrenden geben an, dass sie sich sehr oder eher 
sicher fühlen (2017: 53 Prozent). 44 Prozent fühlen sich dementsprechend weniger sicher auf dem Fahrrad. 

– Insbesondere ältere Personen fühlen sich (eher) unsicher. 53 Prozent der 50-59-Jährigen und 49 Prozent der 60-69-Jährigen 
fühlen sich unsicher. 

– Am wenigsten sicher fühlen sich die Milieus der Prekären und Sozialökologischen. 64 Prozent der Prekären und 53 Prozent der 
Sozialökologischen geben an, sich (eher) unsicher zu fühlen.  

– Für Unsicherheit sorgen v.a. zu viel Verkehr (68 Prozent), rücksichtslose Autofahrer (68 Prozent) und zu wenig separate Radwege 
(59 Prozent).

◼ Auch die Helmnutzung unter den Radfahrenden steigt im Jahresvergleich – 38 Prozent tragen immer oder meistens 
einen Kopfschutz. Das sind 8 Prozentpunkte mehr als 2017. 

– Am seltensten trägt die jüngste befragte Altersgruppe zwischen 14 und 19 Jahren (27 Prozent) einen Helm, am häufigsten die 
Gruppe der 30-39-Jährigen (46 Prozent).

– Am häufigsten Helm tragen die sportlich-orientierten Performer (43%) sowie die Sozialökologischen und Liberal-Intellektuellen 
(jeweils 42%).

Miteinander, Sicherheitsgefühl und Helmnutzung
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Zentrale Ergebnisse

◼ 24 Prozent der Befragten sind schon mit einem Pedelec gefahren, 11 Prozent besitzen eines (=14 Prozent der 
Radfahrenden). 

– Generell stoßen Pedelecs bei 45 Prozent auf ein (hohes) Interesse. Hier sind es vor allem die Männer sowie die 50-59-Jährigen, 
die ein überdurchschnittliches Interesse zeigen (jeweils 50 Prozent). 

– Die größten Vorzüge eines Pedelecs sind nach Meinung der Interessierten die Nutzung des Rades auf längeren und auf bergigen 
Strecken.

◼ 54 Prozent kennen Lastenräder, aber nur 2 Prozent der Befragten nutzen sie. 

– 10 Prozent aller Befragten können sich vorstellen eines anzuschaffen. Hier sind eher jüngere Personen interessiert. 

– Besonders interessiert sind Personen aus den Sinus-Milieus der Expeditiven (28 Prozent) und Performer (27 Prozent). 

◼ 69 Prozent der Befragten haben von Bike-Sharing (öffentlichen Mietradsystemen) gehört und 17 Prozent haben es 
schon einmal genutzt. 

– Sinus-Milieu-Schwerpunkte bei der Nutzung befinden sich bei den Performern und den Expeditiven. 

– 5 Prozent derjenigen, die von Bike-Sharing gehört haben, nutzen das System mindestens mehrmals pro Monat.

◼ 2 Prozent planen, sich in den nächsten 12 Monaten sicher und 12 Prozent vielleicht ein Elektrokleinstfahrzeug zu 
kaufen. 

Pedelecs, Lastenräder, Bike-Sharing und Elektrokleinstfahrzeuge
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Zentrale Ergebnisse

◼ Am häufigsten wird das Rad für kurze Erledigungen bzw. zum Einkaufen genutzt (66 Prozent mindestens ein paar 
mal pro Monat). 

◼ 51 Prozent der Berufstätigen nutzen es mindestens ein paar mal pro Monat auf dem Weg zur Arbeits- oder 
Fortbildungsstätte und 58 Prozent der Befragten in Ausbildung auf dem Weg zur Bildungsstätte 
(Schule/Universität/Ausbildung). 

◼ Die überwiegende Mehrheit der Radfahrenden empfindet die Mitnahme des Fahrrads in Nah- und 
Regionalverkehrszügen als (sehr) wichtig (62 Prozent), etwa die Hälfte zeigt sich damit auch zufrieden. Die 
Mitnahme in Fernverkehrszügen ist den Radfahrenden am zweitwichtigsten (48%). Nur 32 Prozent bewerten die 
Mitnahmemöglichkeit mit gut bzw. eher gut.  

◼ Über die Hälfte der Kinder bis 15 Jahren (53 Prozent) fährt mindestens mehrmals pro Woche mit dem Rad. 

◼ 17 Prozent der Radfahrenden transportieren gelegentlich Kinder oder Erwachsene auf dem Fahrrad. 

Anlässe der Fahrradnutzung
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Zentrale Ergebnisse

◼ Etwas weniger als ein Drittel der berufstätigen bzw. sich in Ausbildung befindlichen Befragten geben an, das 
Fahrrad mindestens ein paar mal pro Woche auf dem Weg zur Arbeit bzw. Bildungsstätte zu nutzen. 

– Das Fahrrad wird häufiger zum Pendeln bei jungen Menschen und in städtischen Räumen genutzt. 

– Unter den Berufstätigen nutzen 28 Prozent das Fahrrad auf dem Weg zu Arbeit und unter den sich in Ausbildung befindlichen 
Personen nutzen es 41 Prozent. 

◼ Innerhalb der Gruppe der Radpendelnden kombinieren 28 Prozent (berufstätig) bzw. 25 Prozent (in Ausbildung) 
das Fahrrad mit öffentlichen Verkehrsmitteln.  

◼ Befragte, die das Rad nicht oder nur unregelmäßig zum Pendeln nutzen, geben als Grund am häufigsten an, dass 
der Weg zu weit ist (42%) oder sie Wind und Wetter ausgesetzt sind (41%). 19 Prozent fahren nicht mit dem Rad 
zur Arbeit-/Bildungsstätte, weil es ihnen zu gefährlich ist. 

◼ 41 Prozent der Befragten haben 2019 schon von Radschnellwegen, einem neuen Infrastrukturstandard für den 
Radverkehr, gehört. 7 Prozent haben einen Radschnellweg genutzt. 

– Die Errichtung von Radschnellwegen wird grundsätzlich sehr positiv bewertet. 37 Prozent der bisher noch nicht Pendelnden 
würden das Fahrrad nutzen, wenn es Radschnellwege auf ihrem Weg zur Arbeit/Bildungsstätte geben würde. 74 Prozent der 
bereits Pendelnden würden das Rad häufiger als bisher nutzen. 

Fahrradpendeln und Pendelpotentiale durch Radschnellwege
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Zentrale Ergebnisse

◼ Etwa 40 Prozent der Befragten haben von dem Konzept der „protected bike lanes“ gehört, aber nur 7 Prozent 
haben eine protected bike lane genutzt.

◼ Die Fahrradstraßen sind mit 70 Prozent deutlich mehr Befragten bekannt. Etwa ein Drittel ist bereits auf einer 
Fahrradstraße gefahren (34 Prozent). 

– Es zeigen sich Stadt-Land-Unterschiede: Während in ländlichen Räumen 25 Prozent der Befragten Fahrradstraßen genutzt haben, 
sind es in urbanen Räumen 35 Prozent.

– Etwas weniger als die Hälfte der Radfahrenden, die schon einmal eine Fahrradstraße genutzt haben, präferieren diese Form von 
Radverkehrsführung gegenüber anderen Radwegen (48%).

– Die größten Vorteile der Fahrradstraße sehen die Befragten in der Straßenbreite und darin, dass keine anderen Verkehrsmittel 
die Fahrradstraße nutzen dürfen, sofern nicht ausdrücklich erlaubt. 

„Protected bike lanes“ und Fahrradstraßen
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Zentrale Ergebnisse

◼ 44 Prozent der Radfahrenden haben in den letzten zwei Jahren eine Fahrradtour von einem halben Tag oder länger 
gemacht. 

– Bei 69 Prozent der Radreisenden dauerte der längste Ausflug bis zu einem Tag.   

◼ Das Deutschlandroutennetz (D-Netz) über rund 11.700 km kennen 15 Prozent der Befragten. 8 Prozent haben eine 
oder mehrere D-Routen genutzt.  

– Am häufigsten genutzt wurden dabei die Rhein-Route (20 Prozent der Nutzenden) sowie der Elberadweg (17 Prozent). 

– Die Mehrheit hat die D-Routen im Rahmen einer längeren Fahrradtour genutzt (60 Prozent). 

◼ Der „Radweg Deutsche Einheit“ ist 9 Prozent der Befragten ein Begriff. 3 Prozent haben ihn genutzt. 

Fahrradtourismus
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Zentrale Ergebnisse

◼ 2019 planen 31 Prozent der Befragten in den nächsten 12 Monaten den Kauf eines neuen Fahrrads. Die 
Ausgabebereitschaft liegt mit 865 Euro deutlich über dem Durchschnittswert aus dem Jahr von 2017 (+184€). 

– Die Wahl fällt besonders häufig auf das Pedelec: 42 Prozent geben an, sich ein Pedelec zulegen zu wollen. Gegenüber 2017 ist 
dies ein deutlicher Anstieg von 27 Prozentpunkten. 

– Darauf folgt das herkömmliche Fahrrad mit 32 Prozent und das Mountainbike mit 22 Prozent. Ein Lastenrad zu kaufen, planen 
aktuell 5 Prozent der potentiellen KäuferInnen.

– Am höchsten ist die Ausgabebereitschaft bei den Pedelecs mit durchschnittlich 1244 Euro. 

◼ Aktuell werden unter den Radfahrenden in Deutschland herkömmliche Räder wie z.B. Damenräder, Stadt- bzw. 
Cityräder am häufigsten genutzt (62 Prozent). Im Vergleich zu 2017 ist ein Rückgang um 5 Prozentpunkte zu 
verzeichnen. Im Gegenzug werden Mountainbikes (27 Prozent; +2PP) und Trekkingräder (17 Prozent; +3PP) 
beliebter. 

– Pedelecs verwenden aktuell 14 Prozent der Radfahrenden und 3 Prozent nutzen Lastenräder.  

Fahrradmarkt
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◼ Bei der Verkehrsmittelnutzung finden sich deutliche Stadt-Land-Unterschiede.

– Das Auto spielt in ländlichen Räumen mit weniger als 20.000 EinwohnerInnen eine zentrale Rolle. 77 Prozent nutzen das Auto 
täglich bis mehrmals pro Woche. Mit steigender Ortsgröße sinkt die Nutzung bis auf 51 Prozent in Städten mit mehr als 500.000
EinwohnerInnen. 

– Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln im Nah- und Regionalverkehr verhält es sich umgekehrt – diese nutzen nur 18 Prozent der 
Landbevölkerung regelmäßig, in den großen Großstädten mit über 500.000 EinwohnerInnen sind es 54 Prozent. 

– Das Fahrrad/Pedelec wird auf dem Land am seltensten genutzt (33 Prozent). In Städten ab 20.000 EinwohnerInnen ist die 
Nutzungsrate unabhängig von der Einwohnerzahl und liegt zwischen 44 und 46 Prozent.

◼ In der Stadt wird das Fahrrad häufiger als Verkehrsmittel genutzt als auf dem Land (40 Prozent Stadt vs. 26 Prozent 
Land). Auch in der Freizeit befindet das Fahrrad in der Stadt etwas häufiger im Einsatz (+6 PP Stadt vs. Land).  

◼ Lastenräder und Bike-Sharing sind eher in Städten von Relevanz.

– In der Stadt haben mehr Befragte als auf dem Land schon von Mieträdern gehört (+15 PP Stadt vs. Land). Während 62 Prozent 
der Befragten aus der Stadt angeben, ein Mietradsystem im Wohnort zu haben, trifft dies nur auf 10 Prozent der 
Landbevölkerung zu. 

– Befragte aus städtischen Räumen können sich eher als Befragte aus ländlichen Raumen vorstellen, sich ein Lastenrad zuzulegen.
(11 Prozent Stadt vs. 7 Prozent Land)

◼ Bei den Pedelecs unterscheiden sich sowohl die Nutzung, Erfahrungen als auch das Interesse der Befragten vom 
Land oder aus der Stadt nur geringfügig.

© SINUS-Institut 2019

Zentrale Ergebnisse
Land vs. Stadt



2 2

Methode und Stichprobe02
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Hintergrund der Studie

◼ Der „Fahrrad-Monitor“ erhebt alle zwei Jahre das subjektive Stimmungsbild der 
Radfahrenden in Deutschland. Dafür werden im Rahmen einer repräsentativen Online-
Studie Bürgerinnen und Bürger zwischen 14 und 69 Jahren im Auftrag des 
Bundesverkehrsministeriums befragt. 

– Nach 2009, 2011, 2013, 2015 und 2017 handelt es sich 2019 um die sechste Welle

– Der Fahrrad-Monitor wird im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans 2020 
gefördert

◼ Im Jahr 2017 gab es erstmals die Möglichkeit, dass einzelne Bundesländer, Regionen oder 
Städte ihre Fallzahl im Rahmen der deutschlandweiten Befragung gezielt erhöhen 
konnten, um verlässliche und spezifische Aussagen auf Bundeslandebene zu generieren. 

◼ Dieses Angebot nutzten 2019 insgesamt 4 Bundesländer in Deutschland.

Fahrrad-Monitor 2019 - Deutschland
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Methode & Stichprobe

◼ Methode: Online-Befragung mit 3.053 in Deutschland 

lebenden Personen zwischen 14 und 69 Jahren 

– Repräsentativität nach Geschlecht, Alter, 

Bildung und Ortsgrößenklasse (Quotenstichprobe)

◼ Dauer eines Interviews: ca. 22 Minuten

◼ Befragungszeitraum: Mai/Juni 2019

Fahrrad-Monitor 2019 - Deutschland
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Exkurs: Sinus-Milieus03
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Was sind die Sinus-Milieus®?

◼ Die Sinus-Milieus® fassen Menschen zusammen, die sich in Lebensauffassung und 

Lebensweise ähneln

− Ähnliche Grundorientierung, Werte

− Ähnlicher Lebensstil, Geschmack

− Ähnliche Kommunikationsstrukturen

− Ähnliche Wohnumfelder

"Gruppen von Gleichgesinnten"
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Die "Kartoffelgrafik" neue "Kartoffelgrafik"

◼ Die Grafik auf der folgenden Seite zeigt die aktuelle Milieulandschaft und die Position 
der verschiedenen Milieus in der deutschen Gesellschaft nach sozialer Lage und 
Grundorientierung. 

◼ Je höher ein bestimmtes Milieu in dieser Grafik angesiedelt ist, desto gehobener sind 
Bildung, Einkommen und Berufsgruppe; je weiter es sich nach rechts erstreckt, desto 
"moderner" ist die Grundorientierung des jeweiligen Milieus.

◼ In dieser "strategischen Landkarte" können Produkte, Marken und Medien positioniert 
werden.

◼ Was die Grafik auch zeigt: Die Grenzen zwischen den Milieus sind fließend; 
Lebenswelten sind nicht so (scheinbar) exakt eingrenzbar wie soziale Schichten. SINUS 
nennt das die "Unschärferelation der Alltagswirklichkeit".
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Multioptionalität,
Beschleunigung,
Pragmatismus

Modernisierte
Tradition

Lebensstandard,
Status, Besitz

Festhalten    Bewahren

Tradition

Haben & Genießen                   Sein & Verändern

Modernisierung / Individualisierung

Machen & Erleben       Grenzen überwinden

Neuorientierung

Traditions-
verwurzelung

Selbstverwirklichung,
Emanzipation, Authentizität

Exploration,
Refokussierung, 
neue Synthesen 

Grundorientierung

© SINUS 2019So
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Die Sinus-Milieus® in Deutschland 2019
Soziale Lage und Grundorientierung

Liberal-
Intellektuelle

7% Performer
8%

Sozialökologische

7%

Konservativ-
Etablierte

10%
Expeditive

9%

Bürgerliche
Mitte
13%

Hedonisten

15%

Traditionelle

11%

Prekäre
9%

Adaptiv-
Pragmatische

11%
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Kurzvorstellung der Sinus-Milieus®

Gesellschaftliche Leitmilieus

© Sinus-Bilder-Collage – nur zum internenGebrauch; Quellen: SINUS Wohnbildarchiv, Fotolia und iStockphoto 19

Konservativ-Etablierte –
Das klassische Establishment

Erfolgsethik

Exklusivität

Führungsanspruch

Gesellschaftliche 
Verantwortung

Standesbewusstsein

Entre-Nous-Abgrenzung

Liberal-Intellektuelle –
Die aufgeklärte Bildungselite

Liberale Grundhaltung

Postmaterielle Wurzeln

Kritische Weltsicht

Selbstbestimmung 
und Selbstentfaltung

Kosmopolitisch

Kunst und Kultur

Performer –
Die effizienzorientierte Leistungselite

Global-ökonomisches 
Denken

Networker und 
Multitasker

Konsum- und Stil-
Avantgarde

Kompetitive
Grundhaltung

Technik- und IT-Affinität

Zunehmende 
Etablierungstendenz

Expeditive –
Die ambitionierte kreative Avantgarde

(Transnationale) 
Trendsetter

Mental und geografisch 
mobil

Online und offline 
vernetzt

Zielorientiert – aber kein 
Karrieredenken

Individualismus und 
Nonkonformismus

Auf der Suche nach neuen 
Grenzen und Lösungen
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Kurzvorstellung der Sinus-Milieus®

Milieus der Mitte

© Sinus-Bilder-Collage – nur zum internenGebrauch; Quellen: SINUS Wohnbildarchiv, Fotolia und iStockphoto 19

Sozialökologische –
Das engagierte gesellschaftskritische Milieu

Ausgeprägtes ökologisches 
und soziales Gewissen

Globalisierungs-Skeptiker

Normative Vorstellung vom 
"richtigen" Leben

Bannerträger von Political 
Correctness und Diversity

Kritik der Wachstums- und 
Konsumgesellschaft

Achtsamkeit und 
Multikulturalismus

Bürgerliche Mitte –
Der bürgerliche Mainstream

Leistungs- und 
Anpassungsbereitschaft

Bejahung der 
gesellschaftlichen Ordnung

Wunsch nach beruflicher
und sozialer Etablierung

Gesicherte und 
harmonische Verhältnisse

Wachsende Abstiegsängste

Adaptiv-Pragmatische –
Die moderne junge Mitte

Die gesellschaftliche Mitte der 
Zukunft

Lebenspragmatismus und 
Nützlichkeitsdenken

Leistungs- und 
Anpassungsbereitschaft

Spaß, Komfort und 
Unterhaltung

Flexibilität und 
Weltoffenheit

Bedürfnis nach Verankerung 
und Zugehörigkeit
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Kurzvorstellung der Sinus-Milieus®

Milieus der unteren Mitte / Unterschicht

© Sinus-Bilder-Collage – nur zum internenGebrauch; Quellen: SINUS Wohnbildarchiv, Fotolia und iStockphoto 19

Traditionelle –
Die Sicherheit und Ordnung 
liebende ältere Generation

Kleinbürgerliche Welt

Traditionelle 
Arbeiterkultur

Bescheidenheit, 
Sparsamkeit

Anpassung an die 
Notwendigkeiten

Bodenständigkeit

Zunehmendes Gefühl 
des Abgehängtseins

Prekäre –
Die um Orientierung und 

Teilhabe bemühte Unterschicht

Selbstbild als Benachteiligte
der Gesellschaft

Zukunftsängste und 
reaktive Grundhaltung

Wunsch nach Konsum,
Prestige und Anerkennung

Bemüht, mitzuhalten

Ausgrenzungserfahrungen

Verbitterung und 
Ressentiments

Hedonisten –
Die spaß- und erlebnisorientierte 

moderne Unterschicht / untere Mitte

Leben im Hier und Jetzt

Unbekümmertheit, 
Coolness

Spontaner Konsumstil

Trendorientierung

Häufig angepasst im Beruf

Ausbrechen aus den Zwängen 
des Alltags in der Freizeit
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Verfügbarkeit und Nutzung 
von Verkehrsmitteln

04



3 3

76

75

14

8

8

3

8

Fahrrad ohne elektrische
Unterstützung

Auto

Pedelec

Moped/Roller

Motorrad

E-Bikes, S-Pedelecs

Kein Verkehrsmittel

N= 3.053; alle Befragte

Verfügbare Verkehrsmittel

„Über welche Verkehrsmittel verfügt Ihr Haushalt?“ (Mehrfachnennung möglich) 

Anzahl im Haushalt

ca. 2,2

ca. 1,4

Selbst genutzte 
Räder

ca. 1,1

Angaben in Prozent

Fahrrad ohne elektrische Unterstützung

Auto

Pedelec

Moped/Roller

Motorrad

E-Bikes, S-Pedelecs

Kein Verkehrsmittel
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78

75

8

8

78

74

10

9

75

77

11

8

Fahrrad/Pedelec

Auto

Moped/Roller

Motorrad

2019***

2017**

2015*

Verfügbare Verkehrsmittel
Zeitvergleich Studie 2019 – 2017 – 2015 

„Über welche Verkehrsmittel verfügt Ihr Haushalt?“ (Mehrfachnennung möglich)

Anzahl pro Haushalt

ca. 2,2

ca. 2,2

ca. 2,3

ca. 1,4

ca. 1,4

ca. 1,4

***N= 3.053 Personen 
**N= 3.156 Personen

*N= 2.000 Personen Angaben in Prozent
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52

28

15

17

1

1

1

0

0

1

30

33

29

20

2

3

2

1

1

1

11

13

21

21

9

3

4

2

2

0

zu Fuß

Auto

Fahrrad/Pedelec

Öffentl. Verkehrsmittel Nah-/Regionalverkehr

Zug im Fernverkehr (IC, ICE, EC, weitere)

Moped/Roller

Motorrad

Fernbus

Flugzeug

E-Bikes/S-Pedelecs

Häufigkeit der Verkehrsmittel-Nutzung             
Fahrrad im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln

Ein paar Mal 
im Monat

Mehrmals 
pro Woche

Täglich

„Wie häufig bewegen Sie sich mit folgenden Verkehrsmitteln fort?"

44%

Mind. ein paar mal 
im Monat

93

74

65

58

12

7

7

3

3

2

N=3.053; alle BefragteAngaben in Prozent
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N=3.053; alle Befragte

3

13

17

22

30

38

67

88

89

98

zu Fuß

ÖPV im Nah-/Fernverkehr

Auto

Fahrrad/Pedelec

Zug im Fernverkehr (IC, ICE, EC, weitere)

Flugzeug

Fernbus

Moped/Roller

Motorrad

E-Bikes/S-Pedelecs

Häufigkeit der Verkehrsmittel-Nutzung 
Anteil Nie-Nutzung

Angaben in Prozent

„Wie häufig bewegen Sie sich mit folgenden Verkehrsmitteln fort?"
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15

13

5

2   

29

25

22

6   

21

16

29

3   

13

15   

19   

22   

31   

25   

89   

Total (Fahrrad/Pedelec)

Fahrrad als reines Verkehrsmittel
(nicht zum Sport)

Fahrrad nur als Freizeitbeschäftigung
z.B. zum Sport

Pedelec

Nie

Art der Fahrrad-Nutzung 
Fahrrad/Pedelec als Verkehrsmittel und Freizeitbeschäftigung

Ein paar Mal 
im Monat

Mehrmals 
pro Woche

Täglich

N= 3.053; alle BefragteAngaben in Prozent

Seltener

… der Befragten fahren mindestens selten Fahrrad bzw. Pedelec. 
Diese sind im Folgenden mit Radfahrenden gemeint.78%
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Fahrrad 
(Verkehrsmittel / Freizeitbeschäftigung)

Art der Fahrrad-Nutzung – Verkehrsmittel vs.  Freizeit
Zeitvergleich Studie 2019 – 2017 – 2015

„Wie häufig bewegen Sie sich mit folgenden Verkehrsmitteln fort?“

Fahrrad als reines Verkehrsmittel Fahrrad als Freizeitbeschäftigung

38

54

69

34

52

70

30

48

72

Mindestens mehrmals pro
Woche

Mindestens ein paar Mal
im Monat

Mindestens seltener als
ein Mal im Monat

***N= 3.053 Personen 
**N= 3.156 Personen 

*N= 2.000 PersonenAngaben in Prozent

Mindestens 
mehrmals pro Woche

Mindestens 
ein paar Mal im Monat

Mindestens seltener als 
ein Mal im Monat

27

56

75

22

44

67

21

45

72

Mindestens mehrmals pro
Woche

Mindestens ein paar Mal
im Monat

Mindestens seltener als
ein Mal im Monat

Mindestens 
mehrmals pro Woche

Mindestens 
ein paar Mal im Monat

Mindestens seltener als 
ein Mal im Monat

43

65

78

41

62

77

38

62

83

Mindestens mehrmals pro
Woche

Mindestens ein paar Mal
im Monat

Mindestens seltener als
ein Mal im Monat

Mindestens 
mehrmals pro Woche

Mindestens 
ein paar Mal im Monat

Mindestens seltener als 
ein Mal im Monat

2019***

2017**

2015*
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Zu Fuß

Fahrrad/Pedelec

Ø = 61%

BÜM

KET

LIB

SÖK

PER

EPE

ADA

HED

TRA

PRE

63%
72%

52%

70%
56%

68%

56%

62%

47%

62%

Regelmäßige Verkehrsmittel-Nutzung (täglich/mehrmals pro Woche)

Sinus-Milieus©

ÖPV im Nah-/Regionalverkehr

BÜM

KET

LIB

SÖK

PER

EPE

ADA

HED

TRA

PRE

47%
47%

45%

46%
54%

40%

49%

32%

29%

39%

BÜM

KET

LIB

SÖK

PER

EPE

ADA

HED

TRA

PRE

38%
39%

37%

28%
55%

29%

47%

18%

28%

41% BÜM

KET

LIB

SÖK

PER

EPE

ADA

HED

TRA

PRE

86%
84%

85%

81%
89%

81%

79%

73%

76%

82%

44%Ø =

37%Ø = 82%Ø =

N= 3.053; alle Befragte

Auto

= stark überdurchschnittlich = stark unterdurchschnittlich= durchschnittlich
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77

18

33

70

23

46

68

30

46

61

34

46

51
54

44

Auto ÖPV im Nah-/Regionalverkehr Fahrrad/Pedelec

bis 20.000 EW 20.000 bis 50.000 EW 50.000 bis 100.000 EW 100.000 bis 500.000 EW ab 500.000 EW

Ø 37

Angaben in Prozent N= 3.053; alle Befragte

Regelmäßige Verkehrsmittel-Nutzung
Regelmäßige Nutzer nach Ortsgröße

„Wie häufig bewegen Sie sich mit folgenden Verkehrsmitteln fort?"– Täglich / mehrmals pro Woche

Ortsgröße

Ø 44

Ø 61
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58 57

50

63

34

46

60

28

36

Auto ÖPV im Nah-/Regionalverkehr Fahrrad/Pedelec

Ø 37

N= 3.053; alle Befragte

Regelmäßige Verkehrsmittel-Nutzung
Regelmäßige Nutzer nach Alter

„Wie häufig bewegen Sie sich mit folgenden Verkehrsmitteln fort?"– Täglich / mehrmals pro Woche

50 bis 69 Jahre 30 bis 49 Jahre 14 bis 29 Jahre Alter

Ø 61

Angaben in Prozent

Ø 44



4 2

58

26

34

65

32

42

59

49
52

Auto ÖPV im Nah-/Regionalverkehr Fahrrad/Pedelec

Ø 37

N= 3.053; alle Befragte

Regelmäßige Verkehrsmittel-Nutzung
Regelmäßige Nutzer nach formalem Bildungsniveau

„Wie häufig bewegen Sie sich mit folgenden Verkehrsmitteln fort?"– Täglich / mehrmals pro Woche

Hoch 
(Abitur, (Fach-) Hochschulabschluss

Mittel 
(Realschulabschluss) 

Niedrig 
(kein Abschluss, Haupt-/ 
Volksschulabschluss 

Formale Bildung

Ø 61

Angaben in Prozent

Ø 44
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Regelmäßige Verkehrsmittel-Nutzung

15

13

15

24

18

14

13

12

10

11

12

18

8

16

11

16

16

29

27

32

31

30

34

31

27

23

22

30

34

25

30

35

30

28

Gesamt

Frauen

Männer

14-19 J.

20-29 J.

30-39 J.

40-49 J.

50-59 J.

60-69 J.

Niedrige formale Bildung

Mittlere formale Bildung

Hohe formale Bildung

Bis 20.000 EW

20.000 bis 50.000 EW

50.000 bis 100.000 EW

100.000 bis 500.000 EW

Über 500.000 EW

Fahrrad/Pedelec

Mehrmals 
pro Woche

Täglich

„Wie häufig bewegen Sie sich mit folgenden Verkehrsmitteln fort?“ (Fahrrad/Pedelec)

44

40

47

55

48

48

45

39

33

33

42

52

33

46

46

46

44

Täglich / Mehrmals pro 
Woche

N= 3.053; alle BefragteAngaben in Prozent
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Regelmäßige Verkehrsmittel-Nutzung

28

25

32

19

27

34

35

29

20

28

35

24

41

37

35

27

21

33

34

32

40

31

29

29

30

41

31

30

35

36

33

33

34

30

Gesamt

Frauen

Männer

14-19 J.

20-29 J.

30-39 J.

40-49 J.

50-59 J.

60-69 J.

Niedrige formale Bildung

Mittlere formale Bildung

Hohe formale Bildung

Bis 20.000 EW

20.000 bis 50.000 EW

50.000 bis 100.000 EW

100.000 bis 500.000 EW

Über 500.000 EW

„Wie häufig bewegen Sie sich mit folgenden Verkehrsmitteln fort?“ (Auto)

Mehrmals 
pro Woche

Täglich

61

59

64

59

58

63

64

59

61

59

65

59

77

70

68

61

51

Täglich / Mehrmals pro 
Woche

N= 3.053; alle BefragteAngaben in Prozent

Auto
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Regelmäßige Verkehrsmittel-Nutzung

17

20

14

43

28

16

13

11

8

9

14

25

8

10

15

14

27

20

19

21

27

22

22

17

19

17

17

18

24

10

13

15

20

27

Gesamt

Frauen

Männer

14-19 J.

20-29 J.

30-39 J.

40-49 J.

50-59 J.

60-69 J.

Niedrige formale Bildung

Mittlere formale Bildung

Hohe formale Bildung

Bis 20.000 EW

20.000 bis 50.000 EW

50.000 bis 100.000 EW

100.000 bis 500.000 EW

Über 500.000 EW

ÖPV im Nah- und Regionalverkehr

„Wie häufig bewegen Sie sich mit folgenden Verkehrsmitteln fort?“ (ÖPV im Nah-/Regionalverkehr)

Mehrmals 
pro Woche

Täglich

37

39

35

70

50

38

30

30

25

26

32

49

18

23

30

34

54

Täglich / Mehrmals pro 
Woche

N= 3.053; alle BefragteAngaben in Prozent
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4

5

38

70

78

3

3

41

64

84

3

4

44

61

82

Motorrad

Moped/Roller

Fahrrad/Pedelec

Auto

Zu Fuß

2019***

2017**

2015*

***N= 3.053 Personen
**N= 3.156 Personen 

*N= 2.000 Personen 

Regelmäßige Verkehrsmittel-Nutzung

„Wie häufig bewegen Sie sich mit folgenden Verkehrsmitteln fort?“ 
(mindestens ein paar Mal pro Woche)

Angaben in Prozent

Zeitvergleich Studie 2019 – 2017 – 2015
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50

38

44

35

39

32

32

19

12

10

7

33

35

27

35

30

33

30

29

23

24

18

Pedelec

Zu Fuß

Auto

Fahrrad als Freizeitbeschäftigung

Motorrad

Fahrrad als Verkehrsmittel 

Moped/Roller

Flugzeug

ÖPV im Nah-/Regionalverkehr

Zug 

Fernbus 

Beliebtheit der Verkehrsmittel unter den Nutzern

gernesehr gerne

„Wie gerne nutzen Sie …?"

Sehr gerne / 
gerne

83

73

71

70

69

65

60

48

35

34

25

N= Nutzen das jeweilige VerkehrsmittelAngaben in Prozent
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Verkehrsmittel (2019 n=2106; 2017 n=2214; 2015 n= 1445)
Freizeitbeschäftigung (2019 n=2272; 2017 n=2124 , 2015 n=1444)

Auto (2019 n=2547; 2017 n=2885, 2015 n=1850)
Basis: Nutzen das jeweilige Verkehrsmittel

Beliebtheit der Verkehrsmittel unter den Nutzern
Zeitvergleich Studie 2019 – 2017 – 2015 

„Wie gerne nutzen Sie …?"

Fahrrad als Verkehrsmittel

Fahrrad als Freizeitbeschäftigung

Auto

1 = sehr gerne 6 = überhaupt nicht gern

1 = sehr gerne 6 = überhaupt nicht gern

1 = sehr gerne 6 = überhaupt nicht gern

Angaben in Prozent

27

32

31

27

31

33

24

21

19

12

9

12

7

5

3

3

2

1

2015

2017

2019

30

32

35

29

31

35

20

20

19

11

10

8

7

5

2

3

2

1

2015

2017

2019

53

52

44

26

23

27

11

13

18

5

6

7

3

3

2

2

3

3

2015

2017

2019
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Gründe für Verkehrsmittel-Präferenz
Fahrrad im Vergleich mit anderen Verkehrsmitteln (1)

„Was sind die Gründe, die für das jeweilige Verkehrsmittel bzw. die Fortbewegungsart sprechen?“ (Mehrfachnennung möglich)

57

22

5

4

61

13

10

25

52

53

12

Auto

11

4

4

50

16

31

19

16

11

8

19

ÖPV im Nah-
/Regionalverkehr

7

7

3

39

23

14

9

18

27

7

29

Zug im Fernverkehr

Flexibilität

Spaß

Gesundheit

Umwelt

Zeit

Kosten

Parkmöglichkeit

Sicherheit

Komfort

Transportmöglichkeit

keine Angabe

37

29

48

56

20

44

26

5

5

6

21

Fahrrad als 
Verkehrsmittel

N= 3.053; alle BefragteAngaben in Prozent

18

24

18

24

15

13

13

4

13

3

54

Elektrofahrrad 
(Pedelec)
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37

29

48

56

20

44

26

5

5

6

21

Fahrrad als 
Verkehrsmittel

13

14

2

3

10

8

11

2

3

3

69

Moped, Roller

Gründe für Verkehrsmittel-Präferenz
Fahrrad im Vergleich mit anderen Verkehrsmitteln (2)

„Was sind die Gründe, die für das jeweilige Verkehrsmittel bzw. die Fortbewegungsart sprechen?“ (Mehrfachnennung möglich)

7

15

1

3

44

9

3

8

23

9

34

Flugzeug

6

4

1

15

7

32

5

4

9

6

49

Fernbus

12

18

1

2

11

5

10

2

3

3

69

Motorrad

N= 3.053; alle BefragteAngaben in Prozent

Flexibilität

Spaß

Gesundheit

Umwelt

Zeit

Kosten

Parkmöglichkeit

Sicherheit

Komfort

Transportmöglichkeit

keine Angabe
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N= 3.053; alle Befragte

Zukünftig häufigere Verkehrsmittel-Nutzung

41

36

27

26

24

13

11

8

7

6

5

14

Fahrrad

zu Fuß

Auto

ÖPV im Nah-/Regionalverkehr

Pedelec

Elektrokleinstfahrzeug

Zug im Fernverkehr

Flugzeug

Moped/Roller

Fernbus

Motorrad

Keines

„Welches dieser Verkehrsmittel würden Sie in Zukunft gerne häufiger nutzen?“ (Mehrfachnennung möglich)

Schwerpunkt:
14-19 Jährige: 63%

Schwerpunkt:
14-19 Jährige : 37%

Schwerpunkt:
Männlich: 28%

Angaben in Prozent

Schwerpunkt:
14-19 Jährige: 18%
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Pedelec

Fahrrad als Verkehrsmittel Auto

41%Ø =

BÜM

KET

LIB

SÖK

PER

EPE

ADA

HED

TRA

PRE

42%
48%

42%

39%
60%

35%

43%

23%

30%

42%

Zukünftig häufigere Verkehrsmittel-Nutzung
Sinus-Milieus©

ÖPV im Nah-/Regionalverkehr

BÜM

KET

LIB

SÖK

PER

EPE

ADA

HED

TRA

PRE

20%
29%

15%

24%
24%

34%

25%

30%

33%

31%

BÜM

KET

LIB

SÖK

PER

EPE

ADA

HED

TRA

PRE

27%
29%

29%

28%
35%

17%

26%

15%

27%

27% BÜM

KET

LIB

SÖK

PER

EPE

ADA

HED

TRA

PRE

23%
33%

19%

26%
28%

21%

28%

16%

20%

23%

27%Ø =

26%Ø = 24%Ø =

N= 3.053; alle Befragte

„Welches dieser Verkehrsmittel würden Sie in Zukunft gerne häufiger nutzen?“ (Mehrfachnennung möglich)

Angaben in Prozent
= stark überdurchschnittlich = stark unterdurchschnittlich= durchschnittlich
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41

36

27

26

34

29

32

26

35

30

35

28

Fahrrad als
Verkehrsmittel

Fortbewegung zu
Fuß

Auto

ÖPV im Nah-
/Regionalverkehr

2019***

2017**

2015*

Fahrrad als
Verkehrsmittel

Fortbewegung
zu Fuß

Auto

ÖPV im Nah-/
Regionalverkehr

Zukünftig häufigere Verkehrsmittel-Nutzung
Zeitvergleich Studie 2019 – 2017 – 2015 

„Welches dieser Verkehrsmittel würden Sie in Zukunft gerne häufiger 
nutzen?" (Mehrfachnennung möglich)

Angaben in Prozent

Getrennt nach Alter und Stadt/Land

***N= 3.053 Personen 
**N= 3.156 Personen

*N= 2.000 Personen

Alter Stadt/Land

14-29 30-49 50-69 Land 
(Bis 20T EW)

Stadt 
(50T+ EW)

58 42 30 32 43

49 35 24 31 36

43 40 24 30 37

42 34 33 30 36

30 26 32 28 29

34 25 32 27 31

31 24 26 34 26

39 29 31 41 30

37 32 36 35 35

31 21 28 20 27

26 26 27 21 28

28 25 31 22 29
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Verkehrspolitik – Fahrradfreundlichkeit05
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Fahrradfreundlichkeit der Politikebenen

2%

9%

31%

29%

20%

9%
42%

42% stufen die 
Bundesregierung als  

fahrradfreundlich ein.

2%

12%

35%
28%

16%

7%
49%

49% stufen ihre 
Landesregierung als  

fahrradfreundlich ein.

4%

16%

33%
27%

13%

7% 53%

53% stufen ihre 
Kommunalpolitik als  

fahrradfreundlich ein.

N= 3.053; alle Befragte

Bundesregierung Landesregierung Kommunalpolitik

Note 1 – sehr fahrradfreundlich 2 3 4 5 Note 6 – gar nicht  fahrradfreundlich
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„Würden Sie Ihre Landesregierung grundsätzlich als fahrradfreundlich einstufen?"

50%

Fahrradfreundlichkeit der Politik
Bundesregierung und Landesregierung - Zeitvergleich Studie 2019 – 2017 – 2015 

„Würden Sie die Bundesregierung grundsätzlich als fahrradfreundlich einstufen?"

2

2

2

9

11

12

31

39

39

29

26

27

20

14

13

9

8

7

2019***

2017**

2015*

2019***

2017**

2015*

1 = sehr fahrradfreundlich 6 = überhaupt nicht fahrradfreundlich

1 = sehr fahrradfreundlich 6 = überhaupt nicht fahrradfreundlich

***N= 3.053 Personen
**N= 3.156 Personen

*N= 2.000 PersonenAngaben in Prozent

2

3

3

12

16

17

35

40

40

28

23

25

16

11

10

7

7

5
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50%

Fahrradfreundlichkeit der Politik
Kommunalpolitik - Zeitvergleich Studie 2019 – 2017 

„Würden Sie Ihre Kommunalpolitik grundsätzlich als fahrradfreundlich einstufen?"

2019**

2017*

1 = sehr fahrradfreundlich 6 = überhaupt nicht fahrradfreundlich

**N= 3.053 Personen
*N= 3.156 PersonenAngaben in Prozent

4

6

16

19

33

37

27

22

13

9

7

7
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(xy) Bundesland, mit geringer Fallzahl * In diesem Bundesland wurden Boost-Befragungen durchgeführt

50%

2

3

6

4

4

2

0

2

4

2

2

0

5

2

1

6

16

14

17

16

16

14

8

13

18

15

8

15

12

8

9

10

43

43

35

38

35

36

44

35

26

30

36

30

27

33

32

23

23

24

24

24

28

27

33

27

35

27

33

34

32

44

31

23

12

13

13

13

13

15

10

15

13

20

15

14

17

13

19

23

4

3

5

5

4

6

5

8

4

6

6

7

7

0

8

16

Niedersachsen; n=265

(Bremen; n=37)

Hamburg; n=127

Baden-Württemberg; n=282

Berlin; n=507*

Bayern; n=727*

Schleswig-Holstein; n= 84

Hessen; n=940*

(Saarland; n=23)

Sachsen; n=194

Thüringen; n=509*

Sachsen-Anhalt; n=59

Rheinland-Pfalz; n=106

(Brandenburg; n=39)

Nordrhein-Westfalen; n=882

(Mecklenburg-Vorpommern; n=31)

1 2 3 4 5 6

Angaben in Prozent

Fahrradfreundlichkeit der Landesregierungen

„Würden Sie Ihre Landesregierung grundsätzlich als fahrradfreundlich einstufen?"
(sortiert nach Summe Skalenpunkte 1-3) 
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Verbesserungen für Radverkehr (1/2) 
Erwartungen an die Politik

60

53

45

44

44

43

39

37

34

mehr Radwege bauen

Trennung der Radfahrenden von den Pkw-Fahrenden

Trennung der Radfahrenden von den Fußgänger/innen

mehr Schutz- und Radfahrstreifen einrichten

sichere Fahrradabstellanlagen

mehr Fahrradstraßen einrichten

Belag der Radwege verbessern

Kreuzungsbereiche besser einsehbar gestalten

mehr Abstellanlagen

„Und in welchen Bereichen könnte die Politik im Bund, Land und Kommunen Ihrer Meinung nach mehr für den Radverkehr tun?“ (Mehrfachnennung möglich)

N= 3.053; alle BefragteAngaben in Prozent
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33

30

27

26

26

22

19

13

3

vorhandene Radwege verbreitern (auch für Lastenräder)

Kampagnen besseres Miteinander Verkehrsteilnehmer/innen

Mobilitäts- und Verkehrserziehung, z.B. an Schulen

Verkehrsregeln für Radfahrende fahrradfreundlicher/sicherer
gestalten

Weniger Radwege unmittelbar neben parkenden Fahrzeugen

Bekanntmachung der Verkehrsregelungen für Radfahrende

(Bessere) Rad-Aufstellflächen im Kreuzungsbereich

Imagekampagnen für mehr Radverkehr

Andere Bereiche

vorhandene Radwege verbreitern (auch für Lastenräder)

Kampagnen besseres Miteinander Verkehrsteilnehmer/innen

Mobilitäts- und Verkehrserziehung, z.B. an Schulen

Verkehrsregeln für Radfahrende 
fahrradfreundlicher/sicherer gestalten

Weniger Radwege unmittelbar neben parkenden Fahrzeugen

Bekanntmachung der Verkehrsregelungen für Radfahrende

(Bessere) Rad-Aufstellflächen im Kreuzungsbereich

Imagekampagnen für mehr Radverkehr

Andere Bereiche

Verbesserungen für Radverkehr (2/2) 
Erwartungen an die Politik

„Und in welchen Bereichen könnte die Politik im Bund, Land und Kommunen Ihrer Meinung nach mehr für den Radverkehr tun?“ (Mehrfachnennung möglich)

N= 3.053; alle BefragteAngaben in Prozent
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Miteinander, Sicherheit und 

Helmnutzung
06
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50%

25

10

8

9

7

7

5

8

39

39

34

31

31

27

29

24

10

13

9

22

13

24

10

22

20

24

31

23

31

26

34

25

6

14

18

15

18

16

22

21

Viele Radfahrende sind bei uns aufgrund ihres Fahrverhaltens
ein Unsicherheitsfaktor im Straßenverkehr

In meiner Gemeinde/Stadt macht mir Radfahren Spaß

Dem Fahrrad wird in meiner Gemeinde/Stadt genug Raum
gegeben, die Wege sind ausreichend breit

Die Radwege werden bei uns regelmäßig gereinigt/geräumt

Die Fahrradinfrastruktur in meiner Gemeinde/Stadt ist
familienfreundlich

In meiner Gemeinde/Stadt sind die Ampeln so geschaltet, dass
ich als Radfahrender zügig vorankomme

In meiner Gemeinde/Stadt nehmen alle
Verkehrsteilnehmer/innen gegenseitig aufeinander Rücksicht

Die Gemeinde/Stadt überwacht, dass Autos nicht auf Radwegen
parken

Stimme voll und ganz zu Stimme teilweise zu weiß nicht Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt nicht zu

N= 3.053; alle Befragte

Aussagen rund ums Fahrradfahren
in der Gemeinde / Stadt

„Bitte bewerten Sie, inwiefern folgende Aussagen auf Ihre Gemeinde/Stadt zutreffen."

Angaben in Prozent

Viele Radfahrende sind bei uns aufgrund ihres Fahrverhaltens ein 
Unsicherheitsfaktor im Straßenverkehr

In meiner Gemeinde/Stadt macht mir Radfahren Spaß

Dem Fahrrad wird in meiner Gemeinde/Stadt genug Raum gegeben, 
die Wege sind ausreichend breit

Die Radwege werden bei uns regelmäßig gereinigt/geräumt

Die Fahrradinfrastruktur in meiner Gemeinde/Stadt 
ist familienfreundlich

In meiner Gemeinde/Stadt sind die Ampeln so geschaltet, 
dass ich als Radfahrender zügig vorankomme

In meiner Gemeinde/Stadt nehmen
alle Verkehrsteilnehmer/innen gegenseitig aufeinander Rücksicht

Die Gemeinde/Stadt überwacht, dass Autos nicht auf Radwegen parken
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N= 3.053; alle Befragte

34

46

39

43

43

47

55

71

32

34

34

38

40

42

49

64

Die Gemeinde/Stadt überwacht, dass Autos nicht auf Radwegen
parken

In meiner Gemeinde/Stadt nehmen alle Verkehrsteilnehmer/innen
gegenseitig aufeinander Rücksicht

In meiner Gemeinde/Stadt sind die Ampeln so geschaltet, dass ich
als Radfahrender zügig vorankomme

Die Fahrradinfrastruktur in meiner Gemeinde/Stadt ist
familienfreundlich

Die Radwege werden bei uns regelmäßig gereinigt/geräumt

Dem Fahrrad wird in meiner Gemeinde/Stadt genug Raum
gegeben, die Wege sind ausreichend breit

In meiner Gemeinde/Stadt macht mir Radfahren Spaß

Viele Radfahrende sind bei uns aufgrund ihres Fahrverhaltens ein
Unsicherheitsfaktor im Straßenverkehr

Gesamt Überrepräsentiert

Aussagen rund ums Fahrradfahren
in der Gemeinde / Stadt

„Bitte bewerten Sie, inwiefern folgende Aussagen auf Ihre Gemeinde/Stadt zutreffen.“ - Stimme voll und ganz zu/stimme eher zu 

Angaben in Prozent

60-69 Jährige

Bis 20T & 20-50T EW

50T-100T EW

14-19 Jährige

100T-500T EW

Bis 20T EW

50T-100T EW

Bis 20T & 20-50T EW

Viele Radfahrende sind bei uns aufgrund ihres Fahrverhaltens ein 
Unsicherheitsfaktor im Straßenverkehr

In meiner Gemeinde/Stadt macht mir Radfahren Spaß

Dem Fahrrad wird in meiner Gemeinde/Stadt genug Raum gegeben, 
die Wege sind ausreichend breit

Die Radwege werden bei uns regelmäßig gereinigt/geräumt

Die Fahrradinfrastruktur in meiner Gemeinde/Stadt 
ist familienfreundlich

In meiner Gemeinde/Stadt sind die Ampeln so geschaltet, 
dass ich als Radfahrender zügig vorankomme

In meiner Gemeinde/Stadt nehmen
alle Verkehrsteilnehmer/innen gegenseitig aufeinander Rücksicht

Die Gemeinde/Stadt überwacht, dass Autos nicht auf Radwegen parken
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64 66 75

49 53 61

42 44 56

40 42 53

34 34 49

32 33 42

25

10

8

9

7

8

39

39

34

31

27

24

Viele Radfahrende sind bei uns aufgrund ihres
Fahrverhaltens ein Unsicherheitsfaktor im Straßenverkehr.

In meiner Gemeinde / Stadt macht mir Radfahren Spaß.

Dem Fahrrad wird in meiner Gemeinde / Stadt genug Raum
gegeben, die Wege sind ausreichend breit.

Die Radwege werden bei uns regelmäßig
gereinigt/geräumt.

In meiner Gemeinde / Stadt sind die Ampeln so geschaltet,
dass ich als Radfahrender zügig vorankomme.

Die Gemeinde / Stadt überwacht, dass Autos nicht auf
Radwegen parken.

Stimmt voll und ganz Stimmt teilweise

Aussagen rund ums Fahrradfahren in der Gemeinde / Stadt
Zeitvergleich Studie 2019 – 2017 – 2015

„Bitte bewerten Sie, inwiefern folgende Aussagen auf Ihre Gemeinde / Stadt zutreffen."

2017** 2015*

2017 wurden einige Aussagen ergänzt.
Das führt gegenüber 2015 zu einem 
schwächerem Antwortverhalten.

!

***N= 3.053 Personen **N= 3.156 Personen *N= 2.000 Personen Angaben in Prozent

2019***
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Sicherheitsgefühl beim Fahrradfahren im Straßenverkehr

Ja, sehr
5%

Ja, meistens
51%

Eher nicht
36%

Überhaupt nicht
8%

„Fühlen Sie sich im Straßenverkehr sicher, wenn Sie Rad fahren?"

Subjektives Sicherheitsgefühl

N= 2.376; Radfahrende

56%
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N= 2.376; Radfahrende

Sicherheitsgefühl beim Fahrradfahren im Straßenverkehr
Nach Ortsgrößenklassen

Angaben in Prozent

„Fühlen Sie sich im Straßenverkehr sicher, wenn Sie Rad fahren?"

47

53

43

57

37

63

39

61

45

55

Nein ( Überhaupt nicht / eher nicht)

Ja (sehr / meistens)

bis 20.000 EW

20.000 bis 50.000 EW

50.000 bis 100.000 EW

100.000 bis 500.000 EW

mehr als 500.000 EW

Gesamt
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51

49

48

56

53

51

5

4

3

Zeitvergleich Studie 2019 – 2017 – 2015 

Sehr sicher Meistens sicher Sehr/meistens sicher

„Fühlen Sie sich im Straßenverkehr sicher, wenn Sie Rad fahren?"

2019***

2017**

2015*

***N=2.376 Radfahrende
**N= 2.440 Radfahrende

*N= 1.644 RadfahrendeAngaben in Prozent

Sicherheitsgefühl beim Fahrradfahren im Straßenverkehr
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8

10

6

2

7

7

9

11

9

36

40

31

34

28

34

36

42

40

Gesamt

Weiblich

Männlich

14-19 Jahre

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-59 Jahre

60-69 Jahre

Überhaupt nicht Eher nicht

Getrennt nach Soziodemografie

Ja, sehr
5%

Ja, 
meistens

51%

Eher nicht
36%

Überhaupt 
nicht
8%

Subjektives Sicherheitsgefühl

Gefühl der Unsicherheit im Straßenverkehr
Nach Soziodemografie

44%

N= 2.376; Radfahrende

Angaben in Prozent

(eher)      
unsicher

„Fühlen Sie sich im Straßenverkehr sicher, wenn Sie Rad fahren?"
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N= 2.376; Radfahrende

Gefühl der Unsicherheit im Straßenverkehr
Nach Sinus-Milieus ©

Ø = 44%

Bürgerliche Mitte

Konservativ-
Etablierte

Liberal-
Intellektuelle

Sozialökologische

Performer

Expeditive

Adaptiv-
Pragmatische

Hedonisten

Traditionelle

Prekäre

39%
33%

53%

44%
37%

46%

39%

47%

64%

45%

Unsicherheit beim Radfahren
(Überhaupt nicht sicher /eher nicht sicher)

© SINUS 2019

= stark überdurchschnittlich = stark unterdurchschnittlich= durchschnittlich
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Ja, sehr
5%

Ja, 
meistens

51%

Eher nicht
36%

Überhaupt 
nicht
8%

Subjektives Sicherheitsgefühl

Gründe für Unsicherheit im Straßenverkehr

44%

68

68

59

56

53

46

42

37

34

21

11

zu viel Verkehr

rücksichtslose Autofahrende

zu wenig separate Radwege

zu schnell mit Autos gefahren wird

plötzlich öffnenden PKW-Türen

zu viel Schwerverkehr (Busse, LKW)

Fahrzeuge betrachten den Radweg
als Haltezone

rücksichtslose Radfahrende

schlechter Zustand der Radwege

unterschiedliche Geschwindigkeit
anderer Radfahrer

generelle Unsicherheit auf dem
Fahrrad

„Warum fühlen Sie sich (eher) unsicher?“ 
(Mehrfachnennung möglich)

N= 2.376; Radfahrende  N= 1.035; Personen, die sich im Straßenverkehr eher nicht/überhaupt nicht sicher fühlen

Angaben in Prozent

„Fühlen Sie sich im Straßenverkehr sicher, wenn Sie Rad fahren?"
Zu viel Verkehr

Rücksichtslose Autofahrende

Zu wenig separate Radwege

Zu schnell mit Autos gefahren wird

Plötzlich öffnende PKW-Türen

Zu viel Schwerverkehr (Busse, LKW)

Fahrzeuge betrachten den 
Radweg als Haltezone

Rücksichtslose Radfahrende

Schlechter Zustand der Radwege

Unterschiedliche Geschwindigkeit 
anderer Radfahrender

Generelle Unsicherheit auf dem Fahrrad

„Warum fühlen Sie sich (eher) unsicher?“
(Mehrfachnennung möglich)

(eher)      
unsicher
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Gründe für Unsicherheit im Straßenverkehr 
Land vs. Stadt

N= 1.035; Personen die sich im Straßenverkehr eher bzw. überhaupt nicht sicher fühlenAngaben in Prozent

61

62

56

61

38

47

30

20

29

14

11

70

68

60

55

56

46

44

40

35

22

11

Da zu viel Verkehr auf den Straßen ist

Da andere Autofahrende rücksichtslos sind

Da zu wenig separate Radwege vorhanden sind

Da zu schnell mit Autos gefahren wird

Da bei parkenden Fahrzeugen die Gefahr von sich plötzlich
öffnenden Pkw-Türen besteht

Da zu viel Schwerverkehr (Busse, LKW) unterwegs ist

Da zu viele Fahrzeuge den Radweg als Haltezone betrachten

Da andere Radfahrende rücksichtslos sind

Da viele Fahrradwege in einem schlechten Zustand sind

Da zu viele Radfahrende mit unterschiedlicher Geschwindigkeit den
Radweg nutzen

Da ich mich generell auf dem Fahrrad unsicher fühle

„Warum fühlen Sie sich (eher) unsicher?“ (Mehrfachnennung möglich)

bis 20.000 EW (Land) ab 50.000 EW (Stadt)

Zu viel Verkehr

Rücksichtslose Autofahrende

Zu wenig separate Radwege

Zu schnell mit Autos gefahren wird

Plötzlich öffnende PKW-Türen

Zu viel Schwerverkehr (Busse, LKW)

Fahrzeuge auf dem Radweg als Haltezone

Rücksichtslose Radfahrende

Schlechter Zustand der Radwege

Unterschiedliche Geschwindigkeit anderer Radfahrender

Generelle Unsicherheit auf dem Fahrrad
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38

48

30

30

25

6

7

6

4

46

34

50

42

45

36

22

23

14

4

10

5

8

6

9

6

14

11

10

6

12

16

19

37

26

32

20

2

2

3

4

5

12

39

25

51

Ich halte mich als Fahrradfahrer/in stets an die Regeln der StVO.

Ich halte mich als Autofahrer/in stets an die Regeln der StVO.

Mir fallen Autofahrer/innen oft negativ im Straßenverkehr auf.

Es herrscht ein angespanntes Klima zwischen Radfahrer/innen
und anderen Verkehrsteilnehmer/innen.

Mir fallen Radfahrer/innen oft negativ im Straßenverkehr auf.

Andere Verkehrsteilnehmer/innen nehmen auf die
Radfahrer/innen ausreichend Rücksicht.

Als Fahrradfahrer/in halte ich nur jene Verkehrsregeln ein, die
ich selbst für sinnvoll erachte.

Über Neuerungen in der StVO, die den Radverkehr betreffen,
fühle ich mich durch Medien und Politik ausreichend informiert.

Als Autofahrer/in halte ich nur jene Verkehrsregeln ein, die ich
selbst für sinnvoll erachte.

Stimme voll und ganz zu Stimme teilweise zu weiß nicht Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt nicht zu

Aussagen zum Miteinander im Straßenverkehr

„Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Miteinander zwischen den Verkehrsteilnehmer/innen zu?"

N= 3.053; alle BefragteAngaben in Prozent
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N= 2.376 Radfahrende

Genutzte Wegarten
Häufigste Wegarten und Gefühl der (Un-)Sicherheit

50

49

46

46

20

10

Auf der Fahrbahn auf einem separat
markierten Radfahrstreifen

Auf dem getrennten Geh- und Radweg
(Bürgersteig auf einem separat

markierten oder gebauten Fahrradweg)

Auf der Fahrbahn ohne markierten
Radfahrstreifen

Auf dem gemeinsamen Geh- und
Radweg (Bürgersteig ohne markierte

Trennung)

Auf einem baulich getrennten,
selbständig geführten Radweg abseits

von Straßen, ohne Kontakt zu
Fußgängern oder Autos

In einer Fahrradstraße

„Welche der folgenden Wegarten befahren Sie überwiegend?“ (Mehrfachnennung möglich)

23

44

3

12

53

34

35

5

82

31

3

4

„Nennen Sie mir bitte bis zu zwei Wegarten, auf denen 
Sie sich mit dem Fahrrad am sichersten / unsichersten 
fühlen."

genutzte Wege fühle mich unsicherfühle mich sicher
Angaben in Prozent

Die Werte addieren sich pro 
Zeile nicht auf 100 Prozent, da 
nur jeweils bis zu 2 Wegarten 
angegeben werden konnten, 
die als am sichersten / 
unsichersten empfunden 
werden.
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Immer
21%

Meistens
17%

Eher 
selten
12%

Nie
8%

Kein 
Besitz
42%

Ja
58%

Nein
42%

„Besitzen Sie bzw. Ihr Haushalt einen Fahrradhelm?"

Fahrradhelmbesitz und -Nutzung

„Wie häufig tragen Sie einen Fahrradhelm?"

N= 2.376; Radfahrende

NutzungBesitz

38%
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Zumindest 
meistens:  38%

Fahrradhelmbesitz und -Nutzung

21

19

22

14

16

25

21

22

27

17

16

19

13

15

21

17

18

15

Gesamt

Weiblich

Männlich

14-19 Jahre

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-59 Jahre

60-69 Jahre

Getrennt nach Alter und Geschlecht
(Immer/meistens)

Immer
21%

Meistens
17%

Eher 
selten
12%

Nie
8%

Kein 
Besitz
42%

„Wie häufig tragen Sie einen Fahrradhelm?"

N= 2.376; Radfahrende

Angaben in Prozent

Besitz & Nutzung

Nach Soziodemographie
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N= 2.376; Radfahrende

Fahrradhelmbesitz und -Nutzung
Nach Sinus-Milieus ©

Ø = 38%

Bürgerliche Mitte

Konservativ-
Etablierte

Liberal-
Intellektuelle

Sozialökologische

Performer

Expeditive

Adaptiv-
Pragmatische

Hedonisten

Traditionelle

Prekäre

42%
43%

42%

40%
33%

38%

41%

35%

28%

36%

Nutzung
(Immer / meistens)

© SINUS 2019

= stark überdurchschnittlich = stark unterdurchschnittlich= durchschnittlich
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Helmnutzung
Zeitvergleich Studie 2019 – 2017 – 2015 

Immer Meistens Immer/meistens

„Nutzen Sie einen Fahrradhelm?"

2019***

2017**

2015*

Angaben in Prozent

38

30

31

17

15

15

21

15

16

***N=2.376 Radfahrende
**N= 2.440 Radfahrende

*N= 1.644 Radfahrende
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Zumindest 
meistens:  38%

Gründe für die Fahrradhelmnutzung

89

51

44

24

7

4

Schutz für den Kopf

Vorbild für Kinder

Gehört für mich zum
Fahrradfahren

Bessere Sichtbarkeit im
Straßenverkehr

Überzeugung durch
Kampagne oder Werbung

optisches Accessoire,
sportlicheres Outfit

„Aus welchem Grund nutzen Sie einen Fahrradhelm?“ (Mehrfachnennung 
möglich)

N= 2.376; Radfahrende N= 905; Radfahrende, die immer oder meistens einen Fahrradhelm tragen

Angaben in Prozent

Immer
21%

Meistens
17%

Eher 
selten
12%

Nie
8%

Kein 
Besitz
42%

Besitz & Nutzung
„Wie häufig tragen Sie einen Fahrradhelm?"

Gründe für Nutzung

Schutz für den Kopf

Vorbild für Kinder

Gehört für mich zum 
Fahrradfahren

Bessere Sichtbarkeit im 
Straßenverkehr

Überzeugung durch 
Kampagne oder 

Werbung

optisches Accessoire, 
sportlicheres Outfit
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Innovationen: 
Pedelecs, Lastenräder, Bike-Sharing 
und Elektrokleinstfahrzeuge

07
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N= 3.053; alle Befragte

Interesse, Erfahrung und Nutzung von Pedelecs

11%

24%

45%

89%

76%

55%

Nutzung

Erfahrung

InteresseInteresse
(Haben grundsätzlich Interesse an Pedelecs)

Erfahrung
(Sind schon einmal mit einem Pedelec gefahren)

Nutzung
(Haben ein Pedelec im Haushalt und benutzen es selbst)
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Interesse an Pedelecs 
Nach Soziodemografie

Ja, sehr
interessant

15%

Ja, eher
schon
30%

Nein, eher 
nicht 
24%

Nein, absolut
uninteressant

25%

Weiß nicht
6%

„Sind Fahrräder, die einen Elektromotor integriert haben (Pedelecs) generell 
interessant für Sie?"

45

39

50

33

44

47

44

50

44

Gesamt

Weiblich

Männlich

14-19 Jahre

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-59 Jahre

60-69 Jahre

Interesse 
nach Geschlecht und Alter 

(Sehr interessant / eher schon)

Interesse

45%

Angaben in Prozent

N= 3.053; alle Befragte
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N= 3.053; alle Befragte

Interesse an Pedelecs
Nach Sinus-Milieus ©

Ø = 45%

Bürgerliche Mitte

Konservativ-
Etablierte

Liberal-
Intellektuelle

Sozialökologische

Performer

Expeditive

Adaptiv-
Pragmatische

Hedonisten

Traditionelle

Prekäre

37%
53%

34%

51%
45%

39%

50%

35%

42%

49%

© SINUS 2019

Interesse nach Sinus-Milieus
(Sehr interessant / eher schon)

= stark überdurchschnittlich = stark unterdurchschnittlich= durchschnittlich
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74

64

50

21

21

19

2

78

68

65

27

26

26

Für längere Strecken / Ausflüge

Für bergige Strecken

Radfahren trotz körperlicher Einschränkungen

Sportliche Aktivitäten

Größere Einkäufe

Nutzung der
neuesten Technik

Sonstiges

N= 1.363; Personen, die Pedelecs sehr bzw. eher interessant finden und keines nutzen

Einsatzmöglichkeiten für Pedelecs 

Angaben in Prozent

60 bis 69 Jährige

14 bis 29 Jährige

50 bis 69 Jährige

30 bis 39 J.

Frauen

14 bis 19 J.

„Für welchen Zweck ist ein Fahrrad mit integriertem Elektromotor (Pedelecs) für Sie interessant?“ (Mehrfachnennung möglich)
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41

38

27

18

16

16

12

11

9

47

45

34

34

20

20

16

15

13

Zu teuer

Kein Bedarf

Fehlt eigene körperliche Anstrengung

Eher etwas für ältere Menschen

Zu schwer

Aufladen der Batterie aufwendig

Reparatur zu kompliziert bzw. nicht mehr alleine möglich

Keine sicheren Abstellmöglichkeiten

Erhöhte Geschwindigkeit zu gefährlich

Unter 1.000 Euro

Nichtberufstätig

Hohe Bildung

14-19 Jährige

14-19 Jährige

50T-100T EW

Gründe für fehlendes Interesse an Pedelecs 

Angaben in Prozent

N= 1.520; Personen, die (eher) kein Interesse an Pedelecs haben und keines nutzen

30-39 Jährige

1000-1500 €

60-69 J

„Wieso sind Fahrräder die einen Elektromotor integriert haben (eher) NICHT interessant für Sie?“  (Mehrfachnennung möglich)
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Erfahrungen mit Pedelecs 
Nach Soziodemografie (1)

Ja
24%

Nein
76%

„Sind Sie schon mal mit einem Fahrrad gefahren, das einen Elektromotor 
(Pedelec) zur Unterstützung hatte?"

24

19

29

22

28

28

25

21

20

Gesamt

Weiblich

Männlich

14-19 Jahre

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-59 Jahre

60-69 Jahre

Erfahrungen 
nach Geschlecht und Alter

Erfahrungen

N= 3.053; alle Befragte

Angaben in Prozent
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Erfahrungen mit Pedelecs 
Nach Soziodemografie (2)

24

19

24

29

22

26

27

25

23

Gesamt

Niedrige Bildung

Mittlere Bildung

Hohe Bildung

Bis 20.000 EW

20.000 bis 50.000 EW

50.000 bis 100.000 EW

100.000 bis 500.000 EW

über 500.000 EW
Angaben in Prozent

N= 3.053; alle Befragte

Ja
24%

Nein
76%

„Sind Sie schon mal mit einem Fahrrad gefahren, das einen Elektromotor 
(Pedelec) zur Unterstützung hatte?"

Erfahrungen Erfahrungen nach Bildung
und Ortsgröße
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N= 3.053; alle Befragte

Erfahrungen mit Pedelecs
Nach Sinus-Milieus ©

Ø = 24%

Bürgerliche Mitte

Konservativ-
Etablierte

Liberal-
Intellektuelle

Sozialökologische

Performer

Expeditive

Adaptiv-
Pragmatische

Hedonisten

Traditionelle

Prekäre

23%
31%

18%

28%
31%

24%

27%

13%

15%

23%

Erfahrungen
(Sind schon einmal mit einem Pedelec gefahren)

© SINUS 2019

= stark überdurchschnittlich = stark unterdurchschnittlich= durchschnittlich
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Nutzung von Pedelecs 
Nach Soziodemografie (1)

Ja
11%

Nein
89%

(Haben ein Pedelec im Haushalt und benutzen es selbst)

11

9

14

5

12

14

12

10

12

Gesamt

Weiblich

Männlich

14-19 Jahre

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-59 Jahre

60-69 Jahre

Nutzung 
nach Geschlecht und Alter

Nutzung

N= 3.053; alle Befragte

Angaben in Prozent
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Nutzung von Pedelecs 
Nach Soziodemografie (2)

11

10

13

15

12

10

4

7

12

16

16

Gesamt

Bis 20T EW

20T - 50T EW

50T - 100T EW

100T - 500T EW

Mehr als 500T EW

Angaben in Prozent

N= 3.053; alle Befragte

Nutzung nach Ortsgröße
und Einkommen

Ja
11%

Nein
89%

(Haben ein Pedelec im Haushalt und benutzen es selbst)

Nutzung

Unter 1.000 €

1.000 bis unter 1.500 €

1.500 bis unter 2.500 €

2.500 bis unter 3.500 €

3.500 € oder mehr
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N= 3.053; alle Befragte

Nutzung von Pedelecs
Nach Sinus-Milieus ©

Ø = 11%

Bürgerliche Mitte

Konservativ-
Etablierte

Liberal-
Intellektuelle

Sozialökologische

Performer

Expeditive

Adaptiv-
Pragmatische

Hedonisten

Traditionelle

Prekäre

13%
13%

7%

15%
9%

13%

14%

8%

7%

9%

Nutzung
(Haben ein Pedelec im Haushalt und benutzen es selbst)

© SINUS 2019

= stark überdurchschnittlich = stark unterdurchschnittlich= durchschnittlich
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2

2

3

3

5

4

2

1

0

52

45

58

27

40

51

58

55

66

Gesamt

Weiblich

Männlich

14-19 Jahre

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-59 Jahre

60-69 Jahre

Nutzung Bekanntheit

Bekanntheit und Nutzung 
nach Geschlecht und Alter

N= 3.053; alle Befragten

Bekanntheit und Nutzung von Lastenrädern
Nach Soziodemografie

Bekanntheit und Nutzung

Angaben in Prozent

Lastenradnutzer/innen
2%

Ja
52%

Nein
46%

„Haben Sie schon einmal von Lastenrädern gehört?"
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Bekanntheit und Kaufpotential von Lastenrädern

Kaufpotential

„Könnten Sie sich generell vorstellen ein Lastenrad 
anzuschaffen?"

Lastenradnutzer/innen
2%

Ja
52%

Nein
46%

Bekanntheit und Nutzung

Ja
20%

Nein
80%

N= 3.053; alle Befragte N= 1.578; Lastenräder bekannt, aber Nicht-Besitzer

Diese 20% 
entsprechen 10% der 
Gesamtbevölkerung 

„Haben Sie schon einmal von Lastenrädern gehört?"
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20

19

20

21

32

27

17

19

10

Gesamt

Weiblich

Männlich

14-19 Jahre

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-59 Jahre

60-69 Jahre

Kaufpotential nach Geschlecht
und Alter

N= 1.578; Lastenräder bekannt und nutzen kein Lastenrad

Kaufpotential von Lastenrädern
Nach Soziodemografie (1)

Ja
20%

Nein
80%

Kaufpotential

Angaben in Prozent

„Könnten Sie sich generell vorstellen ein Lastenrad 
anzuschaffen?"
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20

16

16

26

17

17

22

22

19

Gesamt

Niedrige Bildung

Mittlere Bildung

Hohe Bildung

Bis 20.000 EW

20.000 bis 50.000 EW

50.000 bis 100.000 EW

100.000 bis 500.000 EW

Über 500.000 EW

Kaufpotential nach Bildung
und Ortsgröße

N= 1.578; Lastenräder bekannt und nutzen kein Lastenrad

Kaufpotential von Lastenrädern
Nach Soziodemografie (2)

Angaben in Prozent

Ja
20%

Nein
80%

Kaufpotential
„Könnten Sie sich generell vorstellen ein Lastenrad 
anzuschaffen?"
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N= 1.578; Lastenräder bekannt und nutzen kein Lastenrad

Kaufpotential von Lastenrädern
Nach Sinus-Milieus ©

Ø = 20%

Bürgerliche Mitte

Konservativ-
Etablierte

Liberal-
Intellektuelle

Sozialökologische

Performer

Expeditive

Adaptiv-
Pragmatische

Hedonisten

Traditionelle

Prekäre

15%
24%

24%

16%
28%

16%

27%

11%

16%

14%

Kaufpotential

© SINUS 2019

= stark überdurchschnittlich = stark unterdurchschnittlich= durchschnittlich
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7

4

17

8

14

20

27

28

37

57

71

87

A
K

T
U

E
L

L
E

 F
A

H
R

E
R

P
O

T
E

N
T

IE
L

L
E

 F
A

H
R

E
R

Zum Einkaufen

Transport von sperrigen Gegenständen

Transport von Kindern

Transport von Tieren

Beruflich/gewerblich

Sonstiges

Nutzungsmotivationen für Lastenräder
Potentielle vs. aktuelle Lastenradfahrende

N= 70; Lastenradfahrende

N= 314; Lastenradkenner aber Nichtbesitzer, 
mit Kaufabsicht für Lastenrad

Angaben in Prozent

Motivationen:
(Mehrfachnennungen möglich)
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Ja, sicher
7%

Ja, 
vielleicht

32%
Nein, 

wahrschein
lich nicht

30%

Nein, sicher 
nicht
31%

„Könnten Sie sich vorstellen ein Leihsystem für Lastenräder zu nutzen?"

39

41

38

51

55

47

37

40

22

63

Gesamt

Weiblich

Männlich

14-19 Jahre

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-59 Jahre

60-69 Jahre

Mietrad-Nutzer*

Interesse nach Geschlecht 
und Alter 

(Ja, sicher / ja, vielleicht)

N= 1.642; Lastenrad bekannt oder Besitz N= 1.642; Lastenrad bekannt oder Besitz

Interesse an Lastenrad-Verleihsystemen
Nach Soziodemografie

Interesse

39%

Angaben in Prozent

*öff. Mietradsysteme bereits 1x genutzt
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Interesse 
(Ja sicher / ja, vielleicht)

N= 1.642; Lastenrad bekannt oder Besitz

Interesse an Lastenrad-Verleihsystemen
Nach Sinus-Milieus ©

Ø = 40%

Bürgerliche Mitte

Konservativ-
Etablierte

Liberal-
Intellektuelle

Sozialökologische

Performer

Expeditive

Adaptiv-
Pragmatische

Hedonisten

Traditionelle

Prekäre

36%
48%

39%

31%
53%

29%

50%

25%

31%

41%

© SINUS 2019

= stark überdurchschnittlich = stark unterdurchschnittlich= durchschnittlich
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89

82

80

63

59

Für mich liegt ein großer Vorteil eines Lastenfahrrads darin, dass
ich umweltschonend, d.h. ohne PKW, Transporte erledigen kann

Das Lastenfahrrad stellt gegenüber dem Fahrradanhänger die
sicherere Alternative dar

Ein Fahrradanhänger ist gegenüber einem Lastenrad flexibler, da
man einen Anhänger bei Bedarf auch abmontieren kann

Das Lastenfahrrad sieht einfach stylisher als ein Fahrradanhänger
aus

Für mich liegt ein großer Vorteil des Lastenfahrrads darin, dass
ich damit auch Kinder transportieren kann

Für mich liegt ein großer Vorteil eines Lastenfahrrads darin, 
dass ich umweltschonend, d.h. ohne PKW, Transporte erledigen kann

Das Lastenfahrrad stellt gegenüber dem Fahrradanhänger 
die sicherere Alternative dar

Ein Fahrradanhänger ist gegenüber einem Lastenrad flexibler, 
da man einen Anhänger bei Bedarf auch abmontieren kann

Das Lastenfahrrad sieht einfach stylisher 
als ein Fahrradanhänger aus

Für mich liegt ein großer Vorteil des Lastenfahrrads darin, 
dass ich damit auch Kinder transportieren kann

Aussagen von Lastenradnutzenden oder -interessenten

"Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu Lastenrädern zu?“ (Stimme voll und ganz / teilweise zu)

Angaben in Prozent N= 384; Lastenradbesitz oder -interesse
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60

34

28

27

24

20

17

14

11

10

9

Ich habe keinen Bedarf, da meine Transporte in erster Linie mit
einem motorisierten Fahrzeug (z.B. Auto) erfolgen

Lastenfahrräder sind mir zu sperrig und unhandlich

Ich verfüge über keine Abstellmöglichkeit für das Rad

Ich habe keinen Bedarf, da das Lastenfahrrad für mich nicht zum
Transport von Personen in Frage kommt

Lastenfahrräder sind mir zu teuer

Gewicht macht Fahrt anstrengend

Ich konnte sie bisher noch nicht ausprobieren

Die Einsatzmöglichkeiten des Lastenrades sind begrenzt, z.B. nur
begrenzte Transportmöglichkeiten, begrenzter Stauraum

Kommt für meine Wohngegend aus geografischen Gründen nicht
in Frage, z.B. wegen zu großer Entfernungen, die zurückgelegt

Ich finde das Design von Lastenfahrrädern wenig ansprechend

Bei Lastenrädern ist mir das Diebstahlrisiko zu hoch

Aussagen von Personen ohne Interesse an Lastenrädern

„Warum haben Sie bisher die Anschaffung eines Lastenfahrrads nicht in Erwägung gezogen?“ (Mehrfachnennung möglich)

N= 1264; Personen, die kein Lastenrad besitzen und kein Interesse an Lastenrädern habenAngaben in Prozent

Ich habe keinen Bedarf, da meine Transporte in erster Linie mit 
einem motorisierten Fahrzeug (z.B. Auto) erfolgen

Lastenfahrräder sind mir zu sperrig und unhandlich

Ich verfüge über keine Abstellmöglichkeit für das Rad

Ich habe keinen Bedarf, da das Lastenfahrrad für mich nicht zum 
Transport von Personen in Frage kommt

Lastenfahrräder sind mir zu teuer

Gewicht macht Fahrt anstrengend

Ich konnte sie bisher noch nicht ausprobieren

Die Einsatzmöglichkeiten des Lastenrades sind begrenzt, z.B. nur 
begrenzte Transportmöglichkeiten, begrenzter Stauraum

Kommt für meine Wohngegend aus geografischen Gründen nicht 
in Frage, z.B. wegen zu großer Entfernungen, die zurückgelegt 

Ich finde das Design von Lastenfahrrädern wenig ansprechend

Bei Lastenrädern ist mir das Diebstahlrisiko zu hoch
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N= 3.053; alle Befragte N= 2.111; Mieträder bekannt

Bekanntheit und Verbreitung von Bike-Sharing

Schwerpunkt große Großstädte:
-Über 500.000 EW: 79%

56 16 28

NeinJa Weiß nicht

56

10

13

27

58

81

Gesamt

bis 20.000 EW

20.000 bis 50.000 EW

50.000 bis 100.000 EW

100.000 bis 500.000 EW

ab 500.000 EW

Bekanntheit Verbreitung

„Besteht an Ihrem Wohnort ein Mietradsystem?"„Haben Sie schon einmal von öffentlichen Mietradsystemen gehört?"

Angaben in Prozent

Ja 
69%

Nein
31% Verbreitung nach Ortsgröße
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15

17

15

11

2

11

26

19

25

ab 50.000 EW (Stadt)

bis 20.000 EW (Land)

Gesamt

Ja (mind. Wohnort ODER
fremde Stadt)

An Wohnort

In fremder Stadt

N= 2.111; Mieträder bekannt

Nutzung von Bike-Sharing

Nutzung nach Stadt/Land

„Haben Sie die Möglichkeit, ein Fahrrad über ein Verleihsystem auszuleihen schon mal genutzt?"

Angaben in Prozent

Diese 25% 
entsprechen 17% 
der 
Gesamtbevölkerung 
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N= 2.111; Mieträder bekannt

Nutzung von Bike-Sharing
Nach Sinus-Milieus ©

Ø = 25%

Bürgerliche Mitte

Konservativ-
Etablierte

Liberal-
Intellektuelle

Sozialökologische

Performer

Expeditive

Adaptiv-
Pragmatische

Hedonisten

Traditionelle

Prekäre

24%
36%

21%

21%
34%

20%

30%

6%

15%

27%

Nutzung
(Befragte denen Mietradsysteme bekannt sind)

© SINUS 2019

= stark überdurchschnittlich = stark unterdurchschnittlich= durchschnittlich
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1

2

1

1

2

3

2

3

2

1

1

2

2

4

4

2

Gesamt

14-19 J.

20-29 J.

30-39 J.

40-49 J.

50-59 J.

60-69J.

täglich mehrmals pro Woche mehrmals pro Monat

Häufigkeit der Nutzung von Bike-Sharing
Nach Alter

Regelmäßige Nutzung

Regelmäßige Nutzung nach Alter

„Wie oft nutzen Sie das Mietradsystem, egal ob im Urlaub oder am eigenen Wohnort aktuell?"

Angaben in Prozent

5

5

8

8

5

1

1

Mind. 
mehrmals 
monatlich

N= 2.111; Mieträder bekannt

Diese 5% 
entsprechen 3% 
der Bevölkerung 
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50%

59

36

28

21

33

14

20

38

34

40

18

30

8

8

17

21

14

26

6

13

11

11

12

14

7

5

10

7

23

16

Ich habe keinen Bedarf an Mieträdern, da ich im Alltag lieber
mein eigenes Fahrrad verwende

Fremde Städte erkunde ich lieber zu Fuß

In fremden Städten, wo ich kein eigenes Fahrrad zu Verfügung
habe, stellen Mietradsysteme eine attraktive Alternative zu den

öffentlichen Verkehrsmitteln für mich dar

Einen großen Vorteil sehe ich darin, dass sich mir mit den
Mieträdern die Möglichkeit des unkonventionellen und

unmittelbaren Erlebens einer fremden Stadt bietet

Ich nutze Mieträder nur selten, da ich für meine alltäglichen
Wege grundsätzlich andere Verkehrsmittel gegenüber dem

Fahrrad bevorzuge

Die Mietradsysteme dienen mir als hilfreiche Ergänzung oder
vorrübergehende Ausweichmöglichkeit zum öffentlichen

Nahverkehr (z.B. bei Verspätung, nicht ausreichende…

Stimme voll und ganz zu Stimme teilweise zu weiß nicht Stimme überhaupt nicht zu Stimme eher nicht zu

Aussagen rund um Bike-Sharing (1/2)

„Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu Mietradsystemen zu?"

N= 2.111; Mieträder bekannt

Ich habe keinen Bedarf an Mieträdern, 
da ich im Alltag lieber mein eigenes Fahrrad verwende

Fremde Städte erkunde ich lieber zu Fuß

In fremden Städten, wo ich kein eigenes Fahrrad zu Verfügung habe, 
stellen Mietradsysteme eine attraktive Alternative zu den öffentlichen 

Verkehrsmitteln für mich dar

Einen großen Vorteil sehe ich darin, dass sich mir mit den Mieträdern die 
Möglichkeit des unkonventionellen und unmittelbaren Erlebens 

einer fremden Stadt bietet

Ich nutze Mieträder nur selten, da ich für meine alltäglichen Wege 
grundsätzlich andere Verkehrsmittel gegenüber dem Fahrrad bevorzuge

Die Mietradsysteme dienen mir als hilfreiche Ergänzung oder 
vorrübergehende Ausweichmöglichkeit zum öffentlichen Nahverkehr 

Angaben in Prozent
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50%

14

13

10

11

11

8

28

26

24

21

21

23

29

45

48

51

54

39

19

11

12

11

9

20

10

5

6

6

5

10

Mieträder sind unflexibel, weil Ausleihe und Rückgabe an
bestimmte Standorte gebunden sind

Alle Fahrräder sind ordnungsgemäß gewartet und
verkehrssicher

Ich finde die Kosten für die Mieträder angemessen

Ich finde das Bezahlsystem einfach und unkompliziert in der
Anwendung

Die Anmeldung für das Leihsystem erfolgte einfach und
unkompliziert

Die Fahrräder sind in ihrer Handhabung zu klobig und
schwerfällig

Stimme voll und ganz zu Stimme teilweise zu weiß nicht Stimme überhaupt nicht zu Stimme eher nicht zu

Aussagen rund um Bike-Sharing (2/2)

N= 2.111; Mieträder bekanntAngaben in Prozent

Mieträder sind unflexibel, weil Ausleihe und Rückgabe 
an bestimmte Standorte gebunden sind

Alle Fahrräder sind ordnungsgemäß gewartet und verkehrssicher

Ich finde die Kosten für die Mieträder angemessen

Ich finde das Bezahlsystem einfach und unkompliziert in der Anwendung

Die Anmeldung für das Leihsystem erfolgte einfach und unkompliziert

Die Fahrräder sind in ihrer Handhabung zu klobig und schwerfällig

„Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu Mietradsystemen zu?"
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N= 3.053; alle Befragten

Ja, sicher
2%

Ja, 
vielleicht

12%

Wahrscheinlich 
nicht
27%

Nein, sicher 
nicht
59%

„Planen Sie in den nächsten zwölf Monaten den Kauf eines 
Elektrokleinstfahrzeugs?"

14

9

19

9

18

17

15

14

8

26

Gesamt

Weiblich

Männlich

14-19 Jahre

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-59 Jahre

60-69 Jahre

Mietrad-Nutzer

Interesse nach Geschlecht 
und Alter 

(Ja, sicher / ja, vielleicht)

Kaufpotenzial von Elektrokleinstfahrzeugen
Nach Soziodemografie (1)

Interesse

14%

Angaben in Prozent
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Ja, sicher
2%

Ja, 
vielleicht

12%

Wahrscheinlich 
nicht
27%

Nein, sicher 
nicht
59%

„Planen Sie in den nächsten zwölf Monaten den Kauf eines 
Elektrokleinstfahrzeugs?"

14

14

10

18

14

14

12

15

15

Gesamt

Bis 20.000 EW

20.000 - 50.000 EW

50.000 - 100.000 EW

100.000 - 500.000 EW

Mehr als 500.000 EW

Niedrige Bildung

Mittlere Bildung

hohe Bildung

Interesse nach Geschlecht 
und Alter 

(Ja, sicher / ja, vielleicht)

N= 3.053; alle Befragten

Kaufpotenzial von Elektrokleinstfahrzeugen
Nach Soziodemografie (2)

Interesse

14%

Angaben in Prozent
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N= 3.053; alle Befragten

Kaufpotenzial von Elektrokleinstfahrzeugen
Nach Sinus-Milieus ©

Ø = 14%

Bürgerliche Mitte

Konservativ-
Etablierte

Liberal-
Intellektuelle

Sozialökologische

Performer

Expeditive

Adaptiv-
Pragmatische

Hedonisten

Traditionelle

Prekäre

6%
20%

8%

15%
13%

13%

25%

5%

7%

14%

Interesse am Kauf
(Ja, sicher / ja, vielleicht)

© SINUS 2019

= stark überdurchschnittlich = stark unterdurchschnittlich= durchschnittlich
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87

85

80

77

76   

75

75

75

72

67

8

11

13

15

18   

18

16

20

24

24

5

4

7

8

6   

7

9

5

4

9

Fernbus (z.B. Flixbus)

Flugzeug

Motorrad

Zug im Fernverkehr (IC, ICE, EC, weitere)

Pedelec

Fahrrad als Verkehrsmittel

Moped/Roller

Auto

Zu Fuß

Öffentl. Verkehrsmittel Nah-
/Regionalverkehr…

privat sowohl als auch beruflich

„Wie nutzen Sie das jeweilige Verkehrsmittel - eher privat in der Freizeit, beruflich oder beides?“

Nutzung der Verkehrsmittel
Privat vs. berufliche Nutzung

N= Nutzen das jeweilige VerkehrsmittelAngaben in Prozent

Fernbus (z.B. Flixbus)

Flugzeug

Motorrad

Zug im Fernverkehr (IC, ICE, EC, weitere) 

Pedelec

Fahrrad als Verkehrsmittel

Moped/Roller

Auto

Zu Fuß

Öffentl. Verkehrsmittel Nah-
/Regionalverkehr
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1

2

2

3

2

2

12

3

24

7

3

4

6

9

12

9

13

22

18

21

31

5

5

7

14

16

32

29

17

33

13

28

Fahrradurlaube

Transport von Personen

Begleitung von Personen

Transport von Lasten

Sport

Tagesausflüge

Fahrt zu Freizeitaktivitäten

Fahrt zur Arbeit/Fortbildungsstätte

Um Freunde, Familie oder Bekannte zu besuchen

Fahrt zur Schule/Universität/Ausbildungsstätte

Einkaufen / kurze Erledigungen

Täglich Mehrmals pro Woche Ein paar mal im Monat

N= 2.376; Radfahrende

Anlass der Fahrradnutzung 

„Wie häufig benutzen Sie das Fahrrad zu folgenden Anlässen?“

Angaben in Prozent

Basis: Berufstätig (n=1467)

Basis: In Ausbildung (n=330)

1
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N= 2.376; Radfahrende

Anlass der Fahrradnutzung 
Gesamt und relevante überdurchschnittliche Gruppen

66

58

54

51

44

43

31

25

15

10

9

70

67

62

56

53

51

37

34

24

23

14

Einkaufen / kurze Erledigungen

Fahrt zur Schule/Universität/Ausbildungsstätte

Um Freunde, Familie oder Bekannte zu besuchen

Fahrt zur Arbeit/Fortbildungsstätte

Fahrt zu Freizeitaktivitäten

Tagesausflüge

Sport

Transport von Lasten

Begleitung von Personen

Transport von Personen

Fahrradurlaube

Gesamt

überrepräsentierte Gruppe

„Wie häufig benutzen Sie das Fahrrad zu folgenden Anlässen?“ (Täglich/mehrmals pro Woche/ein paar mal im Monat)

100T-500T EW

60-69 Jährige

Angaben in Prozent
50T-100-T EW

100T-500T EW

14-19 Jährige

50T-100T EW

30-39 Jährige

Männer

Basis: Berufstätig (n=1467)

Basis: In Ausbildung (n=330)

14-19 Jährige

14-19 Jährige

30-39 Jährige
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Anlass der Fahrradnutzung – Kurze Erledigungen
Maximale Entfernungen

28%

18%

3%

bis 2 km 2 bis 5 km 5 bis 10
km

mehr als
10 km

7%

31%

28%

18%

16%

Täglich

Mehrmals pro Woche

Mehrmals pro Monat

Seltener als einmal pro Monat

Nie

Häufigkeit Maximale Entfernung

84%

N= 2.004; Personen, die mit dem Fahrrad Einkäufe und kurze Erledigungen machen

51%

N= 2.376; Radfahrende
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26%

11%

27%

44%

15 Jahre und älter

10 bis unter 15
Jahren

5 bis unter 10
Jahren

Unter 5 Jahren

Transport von Personen
Alter der transportierten Personen

1%

4%
5%

7%

83%

Täglich

Mehrmals pro Woche

Mehrmals pro Monat

Seltener als einmal pro Monat

Nie

Häufigkeit Alter der Personen
(Mehrfachnennung möglich)

1%

N= 408; Personen, die andere Personen mit dem Fahrrad transportierenN= 2.376; Radfahrende

Unter 5 Jahren

5 bis unter 10 
Jahren

10 bis unter 15 
Jahren

15 Jahre und älter

17%
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Transport von Personen
Transportform

1%

4%
5%

7%

83%

Täglich

Mehrmals pro Woche

Mehrmals pro Monat

Seltener als einmal pro Monat

Nie

Häufigkeit

1%

N= 408; Personen, die andere Personen mit dem Fahrrad transportierenN= 2.376; Radfahrende

17%

20%

43%

46%

0% 20% 40% 60%

Lastenrad
/Kindertransportrad

Anhänger

Kindersitz /
Transportschale

Transportform
(Mehrfachnennung möglich)

Kindersitz / 
Transportschale

Anhänger

Lastenrad 
/Kindertransportrad
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N= 622; Befragte mit insgesamt 950 Kindern unter 16 Jahren

26

16

7

17

38

44

29

36

18

25

15

18

3

3

5

4

8

9

6

7

7

3

38

18

11 bis 15 Jahre

6 bis 10 Jahre

0 bis 5 Jahre

Gesamt

täglich mehrmals pro Woche mehrmals im Monat etwa einmal im Monat seltener nie

Fahrradfahrende Kinder - Nutzungsintensität
Nach Altersgruppen bis 15 Jahren

„Wie häufig fährt Ihr Kind / fahren Ihre Kinder mit dem Fahrrad?"

Angaben in Prozent
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31

26

27

9

7

9

31

31

28

23

21

19

21

23

19

29

27

24

8

11

11

18

22

18

6

6

10

15

15

18

3

3

5

6

8

12

Bei der Arbeit/Fortbildungsstätte

In der Schule/Universität
/Ausbildung

Im privaten Wohnumfeld

Im Orts- oder Stadtzentrum

Bei Behörden

Am Bahnhof / an der Haltestelle

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

Zufriedenheit mit der Abstellsituation

„Bitte bewerten Sie die Abstellsituation an folgenden Standorten anhand von Schulnoten."

N= 2.376 Befragte, pro Antwortkategorie gab es aber bis zu 50% ohne Angabe, die rausgerechnet wurdenAngaben in Prozent
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24

18

17

15

15

9

38

30

28

28

28

19

11

7

8

8

6

3

40

25

21

20

20

10

19

31

29

14

40

49

20

22

23

26

20

13

10

15

19

32

14

25

Züge im Nah- und Regionalverkehr

Züge im Fernverkehr

Straßenbahn/Tram

Bus

U-Bahn

Fernbus

Positiv Eher positiv Kann ich nicht sagen Eher negativ Negativ

Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln
Bewertung und Relevanzzuschreibung

„Für wie wichtig halten Sie es, Ihr Fahrrad in folgenden 
Verkehrsmitteln mitnehmen zu können?“

WichtigSehr wichtig

„Wie schätzen Sie die Mitnahmemöglichkeit von Fahrrädern in folgenden Verkehrsmitteln 
an Ihrem Wohnort ein?“

N= 2.376 RadfahrendeAngaben in Prozent

62

48

45

43

43

28

Sehr wichtig /
Wichtig
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Fahrradpendeln und Pendelpotentiale 
durch Radschnellwege

09



1 2 1

Fahrradnutzung zur Arbeit/Bildungsstätte

30%

53%

17%

N= 1790 Personen, die berufstätig sind

Regelmäßige Nutzung des Fahrrads auf dem Weg zur 
Arbeits-/ Bildungsstätte 

(mind. ein paar mal pro Woche)

N= 365 Personen, die in Ausbildung sind (Schule, Ausbildung, Universität)N= 2155, Personen, die berufstätig oder in Ausbildung sind 

28%

54%

18%

Weg zur Arbeitsstätte

41%

49%

10%

Weg zur Bildungsstätte

Fahren Rad, aber nutzen es nicht/nur unregelmäßig 
zum Pendeln

Nutzen Rad regelmäßig zum Pendeln

Fahren nie Fahrrad
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30

29

31

36

31

21

15

32

Gesamt

Weiblich

Männlich

14-29 Jahre

30-49 Jahre

50-69 Jahre

Land (<20.000 EW)

Stadt (>50.000 EW)

Radpendler/innen
nach Geschlecht, Alter, Stadt/Land

Fahrradnutzung zur Arbeit/Bildungsstätte
Nach Soziodemografie

30%

53%

17%

Regelmäßige Nutzung des Fahrrads auf dem Weg zur 
Arbeits-/ Bildungsstätte 

(mind. ein paar mal pro Woche)

Fahren Rad, aber nutzen es nicht/nur unregelmäßig 
zum Pendeln

Nutzen Rad regelmäßig zum Pendeln

Fahren nie Fahrrad

N= 2.155; berufstätig oder in Ausbildung
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Fahrradfreundlichkeit - Arbeits- bzw. Bildungsstätte

Note 1
14%

Note 2
29%

Note 3
26%

Note 4
16%

Note 5
9%

Note 6
6%

„Wie fahrradfreundlich ist Ihre Arbeitsstelle bzw. Ihre Bildungsstätte?"

43%

N= 2.155; berufstätig oder in Ausbildung
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Fahrradnutzung auf dem Weg zur Arbeit/Bildungsstätte 
nach Wetterbedingungen

29

35

11

25

Zu jeder Jahreszeit,
auch bei Regen oder

Schnee

Zu jeder Jahreszeit,
aber nicht bei Regen

oder Schnee

Nur bei milden
Temperaturen (ab 15
Grad), auch bei Regen

Nur bei milden
Temperaturen (ab 15
Grad), aber nicht bei

Regen

N= 1201; Fahren mit dem Fahrrad zur Schule/Universität/Ausbildungsstätte oder Arbeits-/FortbildungsstätteAngaben in Prozent
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10%

90%

Nutzung des Fahrrads zum Pendeln in eine Großstadt

Pendelnde in Großstädte mit mehr 
als 100.000 Einwohner/innen

9%

15%

12%

9%

53%

Täglich

Mehrmals pro Woche

Ein paar Mal im Monat

Seltener als einmal im
Monat

Nie

Nutzung des Fahrrads zum Pendeln in eine Großstadt
(Fahrt zur Schule / Universität / Ausbildungsstätte 

bzw. Arbeits- / Fortbildungsstätte)

N= 212; Personen, die berufstätig / in Ausbildung sind, in Städten unter 100.000 Einwohnern wohnen und in Großstädte pendeln

N=2155, berufstätig oder in Ausbildung
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25%

75%

28%

72%

N= 943; 
Personen, die mit dem Fahrrad zur 

Arbeits- oder Fortbildungsstätte fahren

Kombination mit ÖPV auf dem Weg zur Arbeit / Schule

Arbeit / Fortbildungsstätte Schule / Universität / Ausbildung

Kombinieren
ÖPV+Rad

Kombinieren
nicht

Kombinieren
ÖPV+Rad

Kombinieren
nicht

N= 258; 
Personen, die mit dem Fahrrad zur Schule, 
Universität oder Ausbildungsstätte fahren
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Kombination mit ÖPV zur Arbeit/Bildungsstätte
Zeitvergleich Studie 2019 – 2017 – 2015 

29   

29

27

71   

71

73

2015*

2017**

2019***

„Kombinieren Sie auf Ihrem Weg zur Arbeit, zur Schule Universität oder zur Ausbildungsstätte das Fahrrad mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln?"

Kombiniere
ÖPV+Rad

Kombiniere
nicht

***N= 1.201; Personen, die mit dem Fahrrad zur Arbeits- / Bildungsstätte fahren 
**N= 990; Personen, die mit dem Fahrrad zur Arbeits- / Bildungsstätte fahren

*N= 569; Personen; die mit dem Fahrrad zur Arbeits- / Bildungsstätte fahrenAngaben in Prozent
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Kombination mit ÖPV auf dem Weg zur Arbeit

30

34

19

17

2 bis 5 km

5 bis 10 km

10 bis 15 km

mehr als 15 km
28%

72%

Länge der Gesamtstrecke

N= 265 Personen, die auf dem Weg zur Arbeit/Bildungsstätte ÖPV mit Fahrrad kombinieren

45

38

14

3

bis 2 km

2 bis 5 km

5 bis 10 km

10 bis 15 km

Davon:
Distanz, die mit dem Fahrrad zurückgelegt wird

Schwerpunkte:
− 14-29 Jährige: 35%
− Mehr als 500T EW: 34%

Kombinieren
ÖPV+Rad

Kombinieren
nicht

N= 265 Personen, die auf dem Weg zur Arbeits- / 
Fortbildungsstätte ÖPV mit Fahrrad kombinierenN= 943 Personen, die mit dem Fahrrad zur Arbeits- oder Fortbildungsstätte fahren Angaben in Prozent
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28%

72%

Keine Kombination mit ÖPV auf dem Weg zur Arbeit

Kombinieren
ÖPV+Rad

Kombinieren
nicht

14

38

32

11

5

bis 2 km

2 bis 5 km

5 bis 10 km

10 bis 15 km

mehr als 15 km

Distanz, die mit dem Fahrrad zurück gelegt wird

N= 678 Personen, die auf dem Weg zur Arbeit 
oder Fortbildungsstätte ÖPV u. Fahrrad nicht kombinieren

Angaben in Prozent

N= 943 Personen, die mit dem Fahrrad zur Arbeits- oder Fortbildungsstätte fahren
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Gründe gegen Fahrradnutzung zur Arbeit / Bildungsstätte

42

41

39

28

22

19

13

12

10

9

9

4

9

Weg ist zu weit

Dem Wind und Wetter ausgesetzt

Dauert zu lange

Zu anstrengend

Keine ausgebauten Radwege/Fahrradstreifen

Zu gefährlich

Keine sicheren Abstellmöglichkeiten

Auto für Beruf wichtig

Fahrrad unbequem zu erreichen (z.B. im Keller)

Zu kurzer Weg /Gehdistanz

Zu wenig Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

Nutze Mitfahrgelegenheit

Sonstiges

„Welche der folgenden Gründe führen dazu, dass Sie nicht mit dem Fahrrad zur Arbeits- / Fortbildungsstätte bzw. zur Schule / Universität / zum Ausbildungsplatz 
fahren?“ (Mehrfachnennung möglich)

Angaben in Prozent
N=1.151; Radfahrende, die nicht/unregelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeits- / Fortbildungsstätte ODER Schule / Universität / Ausbildungsstätte fahren und erwerbstätig oder in 

Ausbildung sind

Weg ist zu weit

Dem Wind und Wetter ausgesetzt

Dauert zu lange

Zu anstrengend

Keine ausgebauten Radwege/Fahrradstreifen

Zu gefährlich

Keine sicheren Abstellmöglichkeiten 

Auto für Beruf wichtig

Fahrrad unbequem zu erreichen (z.B. im Keller)

Zu kurzer Weg /Gehdistanz

Zu wenig Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

Nutze Mitfahrgelegenheit

Sonstiges
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42

41

39

28

22

19

13

12

10

9

9

4

51

44

47

44

27

24

17

17

26

22

12

12

Weg ist zu weit

Dem Wind und Wetter ausgesetzt

Dauert zu lange

Zu anstrengend

Keine ausgebauten Radwege bzw. Fahrradstreifen

Zu gefährlich

Keine sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

Auto für Beruf wichtig

Fahrrad unbequem zu erreichen (z.B. abgestellt im Keller)

Zu wenig Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

Zu kurzer Weg - Gehdistanz

Nutze Mitfahrgelegenheit

Gesamt

überrepräsentierte Gruppe

„Welche der folgenden Gründe führen dazu, dass Sie nicht mit dem Fahrrad zur Arbeits- / Fortbildungsstätte bzw. zur Schule / Universität / zum Ausbildungsplatz 
fahren?“ (Mehrfachnennung möglich)

Bis 20.000 EW

14-19 Jährige

Nutzen Mietrad

Einkommen unter 1000€

Lastenrad Nutzer

20.000 - 50.000 EW

14-19 Jährige

Weiblich

50-59 Jährige

60-69 Jährige

14-19 Jährige

N= 1.151; Radfahrende, die nicht/unregelmäßig mit dem Fahrrad 
zur Arbeits- / Fortbildungsstätte ODER Schule / Universität / Ausbildungsstätte

fahren und erwerbstätig oder in Ausbildung sind 

Gründe gegen Fahrradnutzung zur Arbeit / Bildungsstätte
Überdurchschnittliche Gruppen

Angaben in Prozent

weiblich
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N= 214; Radfahrende, die nicht mit dem Fahrrad
zur Arbeits- / Bildungsstätte etc. fahren, da es ihnen zu gefährlich ist

72

58

53

38

31

29

28

25

23

23

Zu viel Autoverkehr

Rücksichtsloses Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer/innen

Keine Radwege/Radfahrstreifen vorhanden bzw. nur auf Teilstrecken

Radwege nicht genügend von der Fahrbahn der Autos abgetrennt

Unklare Verkehrsregelung auf der Strecke

Schlechter Zustand der Radwege

Radwege für andere Verkehrsteilnehmer nicht klar erkennbar

Unsichere Gegend, Angst angesprochen/angegriffen zu werden

Radwege/Radfahrstreifen nicht breit genug

Schlechte Beleuchtung der Radwege/Radfahrstreifen

„Warum ist es zu gefährlich [mit dem Fahrrad zur Arbeit/Bildungsstätte zu fahren]?“ (Mehrfachnennung möglich)

69

38

62

27

15

19

15

19

19

27

72

61

52

39

34

30

29

26

24

22

Land Stadt

Wahrgenommene Gefahren

Angaben in Prozent

Zu viel Autoverkehr

Rücksichtsloses Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer/innen

Keine Radwege/Radfahrstreifen vorhanden bzw. nur auf Teilstrecken

Radwege nicht genügend von der Fahrbahn der Autos abgetrennt

Unklare Verkehrsregelung auf der Strecke 

Schlechter Zustand der Radwege

Radwege für andere Verkehrsteilnehmer nicht klar erkennbar

Unsichere Gegend, 
Angst angesprochen/angegriffen zu werden

Radwege/Radfahrstreifen nicht breit genug

Schlechte Beleuchtung der Radwege/Radfahrstreifen
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43

38

34

25

25

22

20

16

15

29

Besser ausgebaute Radwege

Mehr Radwege

Sichere Fahrradabstellplätze

Umkleidemöglichkeiten

Radfahrende erhalten einen Bonus (Gutschein für
Radreparatur, Firmenrad, etc.)

Waschgelegenheit/Duschmöglichkeit

Mehr Fahrradabstellplätze

Möglichkeit, nasse Radwäsche zu trocknen

Reparaturmöglichkeit (Luftstation, Pannenset, etc.)

Ich vermisse nichts

„Was wäre Ihnen wichtig, damit Sie mit dem Fahrrad zur Arbeits- /Fortbildungsstätte bzw. zur Schule / Universität / zum Ausbildungsplatz fahren würden?“ 
(Mehrfachnennung möglich)

N= 596; Radfahrende, die nicht mit dem Fahrrad zur Arbeits- / Bildungsstätte fahren und erwerbstätig oder in Ausbildung sind

Anreize für Fahrradnutzung zur Arbeit / Bildungsstätte

Angaben in Prozent

Besser ausgebaute Radwege

Mehr Radwege

Sichere Fahrradabstellplätze

Umkleidemöglichkeiten

Radfahrende erhalten einen Bonus 
(Gutschein für Radreparatur, Firmenrad, etc.)

Waschgelegenheit/Duschmöglichkeit

Mehr Fahrradabstellplätze

Möglichkeit, nasse Radwäsche zu trocknen

Reparaturmöglichkeit (Luftstation, Pannenset, etc.)

Ich vermisse nichts
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Ja, habe ich auch 
schon mal genutzt

7%

Ja, aber habe ich bis 
jetzt noch nie genutzt

34%
Nein
59%

Bekanntheit und Nutzung Radschnellwege

„Haben Sie schon einmal von Radschnellwegen oder Radschnellverbindungen gehört?“

N= 3.053; alle Befragte

41%
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50%

32

24

38

40

23

31

4

4

3

1

Stadt

Land

Durchweg positiv Eher positiv Weiß nicht

Eher negativ Durchweg negativ
Durchweg 

positiv
31%

Eher 
positiv

38%

Eher 
negativ

4%

weiß nicht
24%

Bewertung der Radschnellweg-Initiative des Bundes

N= 3.053; alle Befragte
Angaben in Prozent

„Wie bewerten Sie generell die Initiative bundesweit Radschnellwege einzurichten, 
damit insbesondere Pendler das Fahrrad häufiger für Fahrten zum Arbeits- bzw. 
Bildungsstätte nutzen?“

Bewertung nach Stadt & Land

Stadt 
(> 50.000 

Einwohner)

Land 
(< 20.000 

Einwohner)

70%

64%

69%
Durchweg 
negativ 3%
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Radschnellwege & Pendelpotenzial
Potentielle Radschnellwegnutzung von Nicht-Radpendlern

: 

N = 352; Befragte, die das Fahrrad nicht für den Weg zur  Schule / Universität /
Ausbildungsstätte bzw. Arbeit / Fortbildungsstätte nutzen, aber es sich vorstellen könnten

8%

29%

23%

29%

11%

Ja, auf jeden Fall Ja, vielleicht

Nein, eher nicht Nein, auf keinen Fall

Weiß nicht

„Angenommen es gäbe einen Radschnellweg zu Ihrer 
Schule/Universität/Ausbildungsstätte bzw. Ihrem Arbeitsplatz/ Ihrer 
Fortbildungsstätte. 
Könnten Sie sich dann vorstellen, die Strecke mit dem Rad zurückzulegen?“

Angaben in Prozent

12

51

31

6

Täglich

Mehrmals pro Woche

Ein paar Mal im Monat

Seltener

Nutzungshäufigkeit 

6

40

12

42

Zu jeder Jahreszeit, auch bei
Regen oder Schnee

Zu jeder Jahreszeit, aber nicht
bei Regen oder Schnee

Nur bei milden Temperaturen
(ab 15 Grad), auch bei Regen

Nur bei milden Temperaturen
(ab 15 Grad), aber nicht bei…

Wetterbedingungen

Maximale Fahrtzeit Ø = ca. 33 min

Jede Jahreszeit, 
auch Regen/Schnee

Jede Jahreszeit, 
nicht bei Regen/Schnee

Nur milde Temperaturen, 
auch bei Regen

Nur milde Temperaturen, 
nicht bei Regen

N= 954;  Befragte, die das Fahrrad nicht für den Weg 
zur Schule / Universität / Ausbildungsstätte bzw. Arbeit / Fortbildungsstätte nutzen)
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Radschnellwege & Pendelpotenzial
Häufigere Fahrradnutzung von Radpendlern – nach Soziodemografie 

N= 1.201; Befragte, die das Fahrrad für den Weg zur  Schule / Universität / Ausbildungsstätte bzw. Arbeit / Fortbildungsstätte nutzen

Ja
74%

Nein
26%

„Angenommen es gäbe einen Radschnellweg zu Ihrer  Arbeit/Bildungsstätte. 
Könnten Sie sich dann vorstellen, die Strecke mit dem Rad häufiger als bisher 
zurückzulegen?

74

77

71

83

76

73

69

72

60

Gesamt

Weiblich

Männlich

14-19 Jahre

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-59 Jahre

60-69 Jahre

Pendelpotential
nach Geschlecht und Alter

Angaben in Prozent
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Radschnellwege & Pendelpotenzial
Häufigere Fahrradnutzung von Radpendlern – nach Soziodemografie

N= 1.201; Befragte, die das Fahrrad für den Weg zur  Schule / Universität / Ausbildungsstätte bzw. Arbeit / Fortbildungsstätte nutzen

Ja
74%

Nein
26%

74

74

69

75

76

69

69

77

73

Gesamt

Niedrige Bildung

Mittlere Bildung

Hohe Bildung

Bis 20.000 EW

20.000 bis 50.000 EW

50.000 bis 100.000 EW

100.000 bis 500.000 EW

Über 500.000 EW

Pendelpotential
nach Bildung und Ortsgröße

„Angenommen es gäbe einen Radschnellweg zu Ihrer  Arbeit/Bildungsstätte. 
Könnten Sie sich dann vorstellen, die Strecke mit dem Rad häufiger als bisher 
zurückzulegen?

Angaben in Prozent
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„Protected bike lanes“ und 
Fahrradstraßen

10
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7%

34%

59%

„Protected bike lanes“ und Fahrradstraßen
Bekanntheit & Nutzung

N= 3.053; alle Befragte

„Protected bike lanes“

34%

36%

30%
Bereits genutzt

Bekannt, aber
nicht genutzt

Nicht bekannt

Fahrradstraßen
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35

25

36

40

29

35

Stadt

Land

Bereits genutzt Bekannt, aber nicht genutzt Nicht bekannt

Bereits 
genutzt

34%

Bekannt, 
aber nicht 

genutzt
36%

Nicht 
bekannt

30%

Fahrradstraßen – Nutzung und Bekanntheit
Gesamt, Stadt vs. Land

N= 3.053; alle Befragte

Nutzung und Bekanntheit
nach Stadt & Land

Stadt 
(> 50.000 

Einwohner)

Land 
(< 20.000 

Einwohner)

Angaben in Prozent
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Bevorzugung von Fahrradstraßen gegenüber anderen 
Radwegen

N= 922; Befragte, die schon mal eine Fahrradstraße genutzt haben

„Bevorzugen Sie die Fahrradstraße gegenüber anderen Radwegen?“

Ja
48%

Gleichwertig gegenüber 
anderen Radwegen

44%

Nein
8%
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Vorteile von Fahrradstraßen gegenüber anderen 
Radwegen

N= 1797; Befragte, die schon mal eine Fahrradstraße genutzt haben oder bekannt ist

25

31

52

53

55

„Welche Eigenschaften der Fahrradstraße sind Ihrer Meinung nach gegenüber herkömmlichen Straßen mit 
Radverkehrsführung am vorteilhaftesten? Sie können bis zu drei Eigenschaften auswählen.“

Keine anderen Fahrzeuge erlaubt, es sei denn 
diese sind ausdrücklich freigegeben (z.B. Anlieger)

Breitere Fahrbahnen

Radfahrende sind bevorzugt d.h. andere Verkehrsteilnehmende
müssen auf Radfahrende Rücksicht nehmen

Radfahrende dürfen nebeneinander fahren

Fahrgeschwindigkeit aller Verkehrsteilnehmenden 
maximal 30 km/h

Angaben in Prozent
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Fahrrad-Tourismus11
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44

41

46

45

45

47

46

41

38

Gesamt

Weiblich

Männlich

14-19 Jahre

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-59 Jahre

60-69 Jahre

N= 2.376: Radfahrende N= 2.376; Radfahrende

Ja
44%Nein

56%

Fahrradtour in den letzten 2 Jahren
Nach Soziodemografie (1)

„Haben Sie in den letzten 2 Jahren eine Radtour von 
mindestens ½ Tag bis zu mehreren Tagen gemacht?“ Getrennt nach Geschlecht und Alter

Angaben in Prozent
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N= 2.376: Radfahrende N= 2.376; Radfahrende

Ja
44%Nein

56%

44

36

41

51

33

40

42

48

50

Gesamt

Niedrige Bildung

Mittlere Bildung

Hohe Bildung

Unter 1.000 Euro

1.000 bis 1.499 Euro

1.500 bis 2.499 Euro

2.500 bis 3.499 Euro

3.500 Euro und mehr

Nach Soziodemografie (2)

Getrennt nach Bildung und Einkommen

Fahrradtour in den letzten 2 Jahren

Angaben in Prozent

„Haben Sie in den letzten 2 Jahren eine Radtour von 
mindestens ½ Tag bis zu mehreren Tagen gemacht?“
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Ja
44%Nein

56%

Dauer der längsten Fahrradtour

69

15

8

3

5

1/2 bis 1 Tag

2 Tage

3 Tage

4 Tage

5 Tage und länger

Dauer der Radtour

N= 2.376: Radfahrende N= 1.039; Radtouren-Fahrer/innen

Angaben in Prozent

"Wie lange ging die längste Tour?“

„Haben Sie in den letzten 2 Jahren eine Radtour von 
mindestens ½ Tag bis zu mehreren Tagen gemacht?“
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15

12

18

11

15

20

14

15

15

Gesamt

Weiblich

Männlich

14-19 Jahre

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-59 Jahre

60-69 Jahre

Bekanntheit der „D-Routen“
Nach Soziodemografie

Ja
15%

Nein
85%

„Haben Sie schon einmal von den „D-Routen“ gehört?“

Angaben in Prozent

Getrennt nach Geschlecht und Alter

N= 3053, alle Befragten N= 3053, alle Befragten
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2%
6%

7%

85%

Ja, eine oder mehrere
vollständige Routen

Ja, streckenweise

Nein

Nicht bekannt

Nutzung von D-Routen

N= 3053, alle Befragten

„Haben Sie eine „D-Route“ schon einmal genutzt?“
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2%

6%

7%

85%

Ja, eine oder mehrere vollständige Routen
Ja, streckenweise
Nein
Nicht bekannt

Nutzung von D-Routen

„Haben Sie eine „D-Route“ schon einmal genutzt? 

N= 3053, alle Befragte N= 229; Personen, die schon mal eine D-Route gefahren sind

Angaben in Prozent

15

14

14

10

15

15

7

20

10

17

8

6

Route 1: Nordseeküstenroute

Route 2: Ostseeküstenroute

Route 3: Europaroute

Route 4: Mittelland-Route

Route 5: Saar-Mosel-Main-Route

Route 6: Donauroute

Route 7: Pilgerroute

Route 8: Rhein-Route

Route 9: Weserradweg

Route 10: Elberadweg

Route 11: Ostsee-Oberbayern-Route

Route 12: Oder-Neiße-Radweg

„Welche der D-Routen haben Sie schon genutzt?“ 
(Mehrfachantworten möglich) 
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D-Routen - Kontext der Nutzung und Bewertung

„In welchem Kontext haben Sie eine „D-Route“ schon genutzt?“
(Mehrfachantworten möglich)

N= 229; Personen, die schon mal eine D-Route gefahren sind 

„Wie bewerten Sie die „D-Routen“?“

60

48

10

Im Rahmen einer
längeren Fahrradtour

Im Rahmen eines
eintägigen Ausflugs

oder bei einer
sportlichen Betätigung

mit dem Fahrrad

Im Alltag (z.B.
Arbeitsweg, Weg zum

Einkaufen)

Angaben in Prozent

32%

62%

3% 0%

3%

Durchweg positiv Eher positiv

Eher negativ Durchweg negativ

weiß nicht
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D-Routen – Negative Bewertung

N= 229; Personen, die schon mal eine D-Route gefahren sind                                                                      N= 8; Personen, die D-Routen negativ bewerten

„Wie bewerten Sie die „D-Routen“?“

Angaben in Prozent

25

25

25

50

63

Sonstiges

Lage der Routen/Streckennetz ist
schlecht

Nicht genügend Verpflegungs-
und Reparaturservice auf den

Strecken

Beschilderung ist nicht
ausreichend

Qualität der
Straßenbeschaffenheit ist schlecht

„Wieso bewerten Sie die „D-Routen“ eher 
negativ?“

Qualität der Straßenbeschaffenheit 
ist schlecht 

Beschilderung ist nicht ausreichend

Nicht genügend Verpflegungs- und 
Reparaturservice auf den Strecken

Lage der Routen/Streckennetz ist 
schlecht

Sonstiges

32%

62%

3%

3%

Durchweg positiv Eher positiv

Eher negativ Durchweg negativ

weiß nicht
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Ja
9%

Nein
91%

8%

27%

65%

Ja, vollständig abgefahren

Ja, streckenweise

Nein

Bekanntheit und Nutzung Radweg „Deutsche Einheit“

„Haben Sie schon einmal von dem Radweg Deutsche Einheit 
gehört?“

N= 3.053 alle Befragten N= 266; Personen, die schon mal vom RDE gehört haben

Nutzung Radweg Deutsche Einheit
„Sind Sie den Radweg Deutsche Einheit schon einmal 
vollständig oder teilweise abgefahren?“

Diese 35% 
entsprechen 3% der 
Gesamtbevölkerung 
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Fahrradmarkt12
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Genutzter Fahrradtyp

62

27

17

14

8

3

2

1

3

Herkömmliches Fahrrad (Damenrad, Stadt/Cityrad o.ä.)

Mountainbike

Trekkingrad

Pedelec

Sportrad (Fitnessbike, Rennrad o.ä.)

Lastenrad

Faltrad

individuelle Sonderanfertigung

Sonstiges

„Welchen Typ von Fahrrad beziehungsweise welche Typen von Fahrrädern nutzen Sie persönlich?“ (Mehrfachnennung möglich)

N= 2.376; RadfahrendeAngaben in Prozent
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Nach Sinus-Milieus©

Genutzter Fahrradtyp

„Welchen Typ von Fahrrad nutzen Sie persönlich?“ (Mehrfachnennung möglich)

Sportrad

Herkömmliches Fahrrad Mountainbike

62%Ø =

BÜM

KET

LIB

SÖK

PER

EPE

ADA

HED

TRA

PRE

66%
59%

74%

62%
66%

60%

51%

68%

68%

64%

Trekkingrad

BÜM

KET

LIB

SÖK

PER

EPE

ADA

HED

TRA

PRE

24%
38%

23%

20%
32%

28%

29%

16%

23%

27%

BÜM

KET

LIB

SÖK

PER

EPE

ADA

HED

TRA

PRE

16%
16%

17%

23%
15%

17%

18%

16%

12%

13% BÜM

KET

LIB

SÖK

PER

EPE

ADA

HED

TRA

PRE

7%
10%

6%

7%
12%

7%

10%

6%

6%

5%

26%Ø =

17%Ø = 8%Ø =

N= 2.376; Radfahrende

= stark überdurchschnittlich = stark unterdurchschnittlich= durchschnittlich
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Zeitvergleich Studie 2019 – 2017 

62

27

17

14

8

1

67

25

14

5

8

1

Herkömmliches Fahrrad

Mountainbike

Trekkingrad

Pedelec*

Sportrad

individuelle Sonderanfertigung

2019**

2017*

„Welchen Typ von Fahrrad nutzen Sie persönlich?“ (Mehrfachnennung möglich)

***N= 2.376 Radfahrende 
**N= 2.440 RadfahrendeAngaben in Prozent

*2019 wurde für das Pedelec eine Definition inkl. Bilder angezeigt und 
auf den Begriff verzichtet. Dies erklärt den deutlichen Anstieg.  

Genutzter Fahrradtyp
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Genutzter Pedelec-Typ

50

24

20

5

2

2

2

2

Herkömmliches Fahrrad (Damenrad, Stadt/Cityrad o.ä.)

Mountainbike

Trekkingrad

Sportrad (Fitnessbike, Rennrad o.ä.)

Faltrad

Lastenrad

individuelle Sonderanfertigung

Sonstiges

N= 344; Pedelec-NutzendeAngaben in Prozent

„Welchen Typ von Elektrofahrrad (Pedelec) nutzen Sie? “ (Mehrfachnennung möglich)
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31%

3. „Wie viel werden Sie voraussichtlich für dieses Fahrrad samt Zubehör ausgeben?“ (aggregiert über alle Fahrradtypen)

Pläne zum Fahrradkauf
Fahrradtyp und Ausgabebereitschaft

1. „Planen Sie in den nächsten zwölf Monaten den Kauf eines neuen Fahrrads?"

2. „Welchen Typ von Fahrrad bzw. welche Typen von Fahrrädern werden Sie dann aller Voraussicht nach kaufen?“ 

1. 2. 3.

Ø ca. € 865,-

6%

25%

32%

37%

Ja, sicher

Ja, vielleicht

Wahrscheinlich nicht

Nein, sicher nicht

4

17

18

12

12

13

11

7

6

bis 100 €

bis 300 €

bis 500 €

bis 800 €

bis 1.000 €

bis 1.500 €

bis 2.000 €

über 2.000 €

Weiß nicht

Ausgabebereitschaft 

N= 3.053; alle Befragte N= 933 Personen, die in den nächsten 12 Monaten planen ein Fahrrad zu kaufenAngaben in Prozent

42

32

22

13

13

5

2

1

1

Elektrofahrrad
(Pedelec)

Herkömmliches
Fahrrad…

Mountainbike

Sportrad
(Fitnessbike,…

Trekkingrad

Lastenfahrrad

Faltrad

individuelle
Sonderanfertigu…

Sonstiges

Elektrofahrrad (Pedelec)

Herkömmliches Fahrrad

Mountainbike

Sportrad (Fitnessbike, 
Rennrad o.ä.)

Trekkingrad

Lastenfahrrad

Faltrad

Individuelle 
Sonderanfertigung

Sonstiges

Geplanter Kauf Fahrradtyp(en)
(Mehrfachnennung möglich)
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N= 3.053; alle Befragte

Nach Sinus-Milieus ©

Ø = 31%

Bürgerliche Mitte

Konservativ-
Etablierte

Liberal-
Intellektuelle

Sozialökologische

Performer

Expeditive

Adaptiv-
Pragmatische

Hedonisten

Traditionelle

Prekäre

26%
37%

25%

31%
40%

28%

34%

18%

26%

31%

Fahrradkauf
(Ja, sicher / Ja, vielleicht)

© SINUS 2019

Pläne zum Fahrradkauf

= stark überdurchschnittlich = stark unterdurchschnittlich= durchschnittlich
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Ausgabebereitschaft für die 5 häufigsten Fahrradtypen

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

bis 100 € bis 300 € bis 500 € bis 800 € bis 1.000 € bis 1.500 € bis 2.000 € über 2.000 €

„Wie viel werden Sie voraussichtlich für dieses Fahrrad samt Zubehör ausgeben?"

Herkömmliches Rad

Ø ca. € 359
n = 295

Mountainbike

Ø ca. € 662
n = 204

Sportrad

Ø ca. € 833
n = 121

Pedelec

Ø ca. € 1.244
n = 388

Trekkingrad

Ø ca. € 715
n = 119

Prozent

Pläne zum Fahrradkauf
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***N= 924 potentielle Käufer/innen
**N= 925 potentielle Käufer/innen

*N= 492 potentielle Käufer/innen

Pläne zum Fahrradkauf
Zeitvergleich Studie 2019 – 2017 – 2015 

„Planen Sie in den nächsten zwölf Monaten den Kauf eines neuen Fahrrads?“
„Wie viel werden Sie voraussichtlich für dieses Fahrrad samt Zubehör ausgeben?"

25

24

21

6

5

4

VielleichtJa, sicher Ausgabe im Ø

€ 681,-

€ 603,-

€ 865,-
2019***

2017**

2015*

29%

31%

25%

Angaben in Prozent

***N=3.053 alle Befragte
**N= 3.156 alle Befragte

*N= 2.000 alle Befragte
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Pläne zum Fahrradkauf - Fahrradtyp
Zeitvergleich Studie 2019 – 2017 

42

32

22

13

13

5

15

43

23

13

20

3

Pedelec

Herkömmliches Fahrrad

Mountainbike

Trekkingrad

Sportrad (z. B. Rennrad)

Lastenrad

2019**

2017*

„Welchen Typ von Fahrrad bzw. welche Typen von Fahrrädern werden Sie dann aller Voraussicht nach kaufen?“ (Mehrfachnennung möglich)

Angaben in Prozent
**N= 924 potentielle Käufer/innen

*N= 925 potentielle Käufer/innen
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Ja
14%

Nein
86%

Angaben in Prozent

N= 88; Personen, die berufstätig sind und die planen in den nächsten 12 Monaten 
im Rahmen eines Leasingangebotes des Arbeitsgebers ein Fahrrad zu kaufen

N= 640; Personen, die berufstätig sind und die
in den nächsten 12 Monaten planen ein Fahrrad zu kaufen

Leasingangebote beim Fahrradkauf

36

36

25

18

9

Elektrofahrrad  (Pedelec)

Mountainbike

Herkömmliches Fahrrad
(Damenrad, Stadt/Cityrad o.ä.)

Sportrad (Fitnessbike, Rennrad
o.ä.)

Lastenfahrrad

Gewählte Fahrradkategorien 
(Mehrfachnennung möglich)

Leasingangebot des Arbeitgebers
„Handelt es sich bei Ihrem geplanten Kauf um ein 

Leasingangebot Ihres Arbeitgebers?“ 

Diese 14% 
entsprechen 3% der 
Gesamtbevölkerung 

Elektrofahrrad (Pedelec)

Mountainbike

Herkömmliches Fahrrad

Sportrad (Fitnessbike, Rennrad)

Trekkingrad

Lastenfahrrad
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Vergleich: Radfahrende auf 
dem Land vs. in der Stadt

13
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Angaben in Prozent N= 3.053; alle Befragte

77

18

33

70

23

46

68

30

46

61

34

46

51
54

44

Auto ÖPV im Nah-/Regionalverkehr Fahrrad/Pedelec

bis 20.000 EW 20.000 bis 50.000 EW 50.000 bis 100.000 EW 100.000 bis 500.000 EW ab 500.000 EW

Regelmäßige Verkehrsmittel-Nutzung
Nach Ortsgröße

„Wie häufig bewegen Sie sich mit folgenden Verkehrsmitteln fort?"– Täglich / mehrmals pro Woche

Ortsgröße

Ø 44

Ø 61

Ø 37
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Angaben in Prozent N= Nutzen das jeweilige Verkehrsmittel

82

27

59

74

27

64

73

37

63

71

34

69
65

40

64

Auto ÖPV im Nah-/Regionalverkehr Fahrrad als Verkehrsmittel

bis 20.000 EW 20.000 bis 50.000 EW 50.000 bis 100.000 EW 100.000 bis 500.000 EW ab 500.000 EW

Verkehrsmittel-Beliebtheit
Nach Ortsgröße

„Wie gern nutzen Sie die folgenden Verkehrsmittel?"– Sehr gern / gern

Ortsgröße

Ø 65
Ø 71

Ø 35
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Angaben in Prozent N= 3.053; alle Befragte

34

20

3231

23

41

31

25

43

27 27

43

22

29

43

Auto ÖPV im Nah-/Regionalverkehr Fahrrad als Verkehrsmittel

bis 20.000 EW 20.000 bis 50.000 EW 50.000 bis 100.000 EW 100.000 bis 500.000 EW ab 500.000 EW

Zukünftig vermehrte Verkehrsmittel-Nutzung
Nach Ortsgröße

„Welches dieser Verkehrsmittel würden Sie in Zukunft gerne häufiger nutzen?“ (Mehrfachnennung möglich)

Ortsgröße

Ø 41

Ø 26Ø 27
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Häufigkeit der Fahrradnutzung 

8

15   

25

30   

25

21   

Land (weniger als 20.000 EW)

Stadt (mehr als 50.000 EW)

Land vs. Stadt

Ein paar Mal 
im Monat

Mehrmals 
pro Woche

Täglich

„Wie häufig benutzen Sie das Fahrrad / Pedelec? 

N= 3.053; alle BefragteAngaben in Prozent

FAHRRAD/PEDELEC

33%

Regelmäßige Nutzung

45%
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1

2

6

6

2

3

Land

Stadt

Art der Fahrradnutzung 
Land vs. Stadt

„Wie häufig benutzen Sie das Fahrrad als reines Verkehrsmittel, also nicht zum Sport?"
„Wie häufig benutzen Sie das Fahrrad nur als Freizeitbeschäftigung, wie z. B. zum Sport?“
„Wie häufig nutzen Sie das Pedelec?“

N= 3.053; alle BefragteAngaben in Prozent

6

14

20

26

16

17

Land

Stadt

4   

5   

17   

22   

29   

29   

Land

Stadt

26%

40%

21%

27%

FAHRRAD ALS 
FREIZEIT

PEDELEC

FAHRRAD ALS 
VERKEHRSMITTEL

7%

8%

Ein paar Mal 
im Monat

Mehrmals 
pro Woche

Täglich

Regelmäßige Nutzung
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Verbesserungen für Radverkehr (1/2) 
Land vs. Stadt

64

50

41

42

41

40

36

35

29

60

53

45

45

44

43

40

37

35

mehr Radwege bauen

Trennung der Radfahrenden von den Pkw-fahrenden

Trennung der Radfahrenden von den Fußgängern

mehr Schutz- und Radfahrstreifen einrichten

sichere Fahrradabstellanlagen

mehr Fahrradstraßen einrichten

Belag der Radwege verbessern

Kreuzungsbereiche besser einsehbar gestalten

mehr Abstellanlagen

„In welchen Bereichen könnte die Politik Ihrer Meinung nach mehr für den Radverkehr tun?“ (Mehrfachnennung möglich)

N= 3.053; alle BefragteAngaben in Prozent

Stadt (mehr als 50.000 EW)

Land (bis 20.000 EW)

44

mehr Radwege bauen

Trennung der Radfahrenden von den Pkw-Fahrenden

Trennung der Radfahrenden von den Fußgängern

mehr Schutz- und Radfahrstreifen einrichten

sichere Fahrradabstellanlagen

mehr Fahrradstraßen einrichten

Belag der Radwege verbessern

Kreuzungsbereiche besser einsehbar gestalten

mehr Abstellanlagen



1 7 2

Verbesserungen für Radverkehr (2/2) 
Land vs. Stadt

27

25

21

23

18

16

15

11

34

30

28

27

27

23

20

14

vorhandene Radwege verbreitern (auch für Lastenräder)

Kampagnen zum besseren Miteinander von Fußgängern, Rad-
und Autofahrern

Mobilitäts- und Verkehrserziehung, z.B. an Schulen

Verkehrsregeln für Radfahrende fahrradfreundlicher/sicherer
gestalten

Weniger Radwege unmittelbar neben parkenden Fahrzeugen

Bekanntmachung der Verkehrsregelungen für Radfahrende

(Bessere) Rad-Aufstellflächen im Kreuzungsbereich

Imagekampagnen für mehr Radverkehr

„In welchen Bereichen könnte die Politik Ihrer Meinung nach mehr für den Radverkehr tun?“ (Mehrfachnennung möglich)

N= 3.053; alle BefragteAngaben in Prozent

Stadt (mehr als 50.000 EW)

Land (bis 20.000 EW)

30

vorhandene Radwege verbreitern (auch für Lastenräder)

Kampagnen zum besseren Miteinander von 
Fußgängern, Rad- und Autofahrern

Mobilitäts- und Verkehrserziehung, z.B. an Schulen

Verkehrsregeln für Radfahrende 
fahrradfreundlicher/sicherer gestalten

Weniger Radwege unmittelbar neben parkenden Fahrzeugen

Bekanntmachung der Verkehrsregelungen für Radfahrende

(Bessere) Rad-Aufstellflächen im Kreuzungsbereich

Imagekampagnen für mehr Radverkehr
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55

55

42

46

26

66

49

37

32

33

Viele Radfahrende sind bei uns aufgrund ihres Fahrverhaltens
ein Unsicherheitsfaktor im Straßenverkehr

In meiner Gemeinde/Stadt macht mir Radfahren Spaß

Die Fahrradinfrastruktur in meiner Gemeinde/Stadt ist
familienfreundlich

In meiner Stadt/Gemeinde nehmen Verkehrsteilnehmer/innen
gegenseitig aufeinander Rücksicht

Die Gemeinde/Stadt überwacht, dass Autos nicht auf
Radwegen parken

N= 3.053; alle Befragte

Land vs. Stadt (Auswahl an Aussagen mit relevanten Abweichungen)

Angaben in Prozent

„Bitte bewerten Sie, inwiefern folgende Aussagen auf Ihre Gemeinde / Stadt zutreffen.“ 
Trifft voll und ganz / trifft eher zu

Viele Radfahrende sind bei uns aufgrund ihres Fahrverhaltens 
ein Unsicherheitsfaktor im Straßenverkehr

In meiner Gemeinde/Stadt macht mir Radfahren Spaß

Die Fahrradinfrastruktur 
in meiner Gemeinde/Stadt ist familienfreundlich

In meiner Stadt/Gemeinde nehmen Verkehrsteilnehmer/innen 
gegenseitig aufeinander Rücksicht

Die Gemeinde/Stadt überwacht, 
dass Autos nicht auf Radwegen parken

Aussagen zum Radfahren in der Gemeinde / Stadt

Stadt (mehr als 50.000 EW)

Land (bis 20.000 EW)
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61

62

61

38

30

20

29

14

69

68

55

56

44

40

35

22

Da zu viel Verkehr auf den Straßen ist

Da andere Autofahrende rücksichtslos sind

Da zu schnell mit Autos gefahren wird

Da bei parkenden Fahrzeugen die Gefahr von sich plötzlich
öffnenden Pkw-Türen besteht

Da zu viele Fahrzeuge den Radweg als Haltezone betrachten

Da andere Radfahrende rücksichtslos sind

Da viele Fahrradwege in einem schlechten Zustand sind

Da zu viele Radfahrende mit unterschiedlicher Geschwindigkeit
den Radweg nutzen

Da zu viel Verkehr auf den Straßen ist

Da andere Autofahrende rücksichtslos sind

Da zu schnell mit Autos gefahren wird

Da bei parkenden Fahrzeugen die Gefahr 
von sich plötzlich öffnenden Pkw-Türen besteht

Da zu viele Fahrzeuge den Radweg als Haltezone betrachten

Da andere Radfahrende rücksichtslos sind

Da viele Fahrradwege in einem schlechten Zustand sind

Da zu viele Radfahrende 
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit den Radweg nutzen

Gründe für Unsicherheit
Land vs. Stadt (Auswahl an Aussagen mit relevanten Abweichungen) 

„Warum fühlen Sie sich (eher) unsicher?“ (Mehrfachnennung möglich)

N= 1.035; Radfahrende, die sich (eher) unsicher auf dem Rad fühlenAngaben in Prozent

Stadt (mehr als 50.000 EW)

Land (bis 20.000 EW)
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31

36

51

51

20

5

53

51

45

45

20

11

Auf der Fahrbahn auf einem separat markierten
Radfahrstreifen

Auf dem getrennten Geh- und Radweg (Bürgersteig auf einem
separat markierten oder gebauten Fahrradweg)

Auf der Fahrbahn ohne markierten Radfahrstreifen

Auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg (Bürgersteig ohne
markierte Trennung)

Auf einem baulich getrennten, selbständig geführten Radweg
abseits von Straßen, ohne Kontakt zu Fußgängern oder Autos

In einer Fahrradstraße

Auf der Fahrbahn auf einem separat markierten Radfahrstreifen

Auf dem getrennten Geh- und Radweg (Bürgersteig auf einem 
separat markierten oder gebauten Fahrradweg)

Auf der Fahrbahn ohne markierten Radfahrstreifen

Auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg 
(Bürgersteig ohne markierte Trennung)

Auf einem baulich getrennten, selbständig geführten Radweg 
abseits von Straßen, ohne Kontakt zu Fußgängern oder Autos

In einer Fahrradstraße

Genutzte Wegarten
Land vs. Stadt

„Welche der folgenden Wegarten befahren Sie überwiegend?“ (Mehrfachnennung möglich)

N= 2.440; Radfahrende Angaben in Prozent

Stadt (mehr als 50.000 EW)

Land (bis 20.000 EW)
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N= 3.053; alle Befragte

Interesse, Erfahrung und Nutzung von Pedelecs
Land vs. Stadt 

11

24

44

10

22

48

Nutzung

Erfahrung

Interesse

Land (bis 20.000 EW)

Stadt (ab 50.000 EW)

Angaben in Prozent
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9

27

29

34

58

24

30

22

33

71

Kommt für meine Wohngegend aus
geografischen Gründen nicht in Frage, z.B.

wegen zu großer Entfernungen, die…

Ich habe keinen Bedarf, da das
Lastenfahrrad für mich nicht zum

Transport von Personen in Frage kommt.

Ich verfüge über keine Abstellmöglichkeit
für das Rad

Lastenfahrräder sind mir zu sperrig und
unhandlich

Ich habe keinen Bedarf, da meine
Transporte in erster Linie mit einem
motorisierten Fahrzeug (z.B. Auto)…

Land (bis 20.000 EW) Stadt (ab 50.000 EW)

Kein Bedarf, da meine Transporte in erster 
Linie mit einem motorisierten Fahrzeug 

(z.B. Auto) erfolgen

Lastenfahrräder sind mir 
zu sperrig und unhandlich

Ich verfüge über 
keine Abstellmöglichkeit für das Rad

Kein Bedarf, da das Lastenfahrrad nicht zum 
Transport von Personen in Frage kommt

Kommt für meine Wohngegend aus 
geografischen Gründen nicht in Frage, z.B. 

große Entfernungen oder bergiges Gelände

80

20

83

17

Nein

Ja

„Können Sie sich generell vorstellen ein Lastenfahrrad anzuschaffen?“

Land (bis 20.000 EW) Stadt (ab 50.000 EW)

N= 1.578; Lastenräder bekannt, aber Nicht-Besitzer  N= 1.264 Personen; Anschaffung eines Lastenrads wird nicht in Erwägung gezogen

Land vs. Stadt 

Angaben in Prozent

Gründe gegen Lastenräder
(Auswahl an Aussagen mit relevanten Abweichungen)

Potential

„Warum haben Sie bisher die Anschaffung eines Lastenfahrrads 
nicht in Erwägung gezogen? (Mehrfachnennung möglich)

Anschaffung eines Lastenrades
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N= 2.111 Personen, Mietfahrräder bekannt N= 527 Personen; hat die Möglichkeit Mietfahrräder zu nutzen

Land vs. Stadt

17

22

61

8

82

10

Weiß nicht

Nein

Ja

„Besteht an Ihrem Wohnort ein Mietradsystem?“

Land (bis 20.000 EW) Stadt (ab 50.000 EW)

6

2

20

25

47

10

12

20

16

41

Täglich / Mehrmals pro Woche

Ein paarmal im Monat / Einmal
im Monat

Ein paarmal im Jahr

Einmal im Jahr

Seltener

Land (bis 20.000 EW) Stadt (ab 50.000 EW)

Angaben in Prozent

Verfügbarkeit Häufigkeit der Nutzung
„Wie oft nutzen Sie das Mietradsystem, egal ob im Urlaub oder 

am eigenen Wohnort aktuell?“

Verfügbarkeit und Nutzung von Bike-Sharing

Täglich / Mehrmals pro Woche

Ein paarmal im Monat / Einmal im 
Monat

Ein paarmal im Jahr

Einmal im Jahr

Seltener
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55

45

37

33

24

16

68

55

61

54

47

27

Zum Einkaufen / kurze Erledigungen

Freunde / Bekannte besuchen

Fahrt zur Schule / Universität /
Ausbildungsstätte

Fahrt zur Arbeits- /
Fortbildungsstätte

Fahrt zu Freizeitaktivitäten

Tranport von Lasten

Land (bis 20.000 EW)

Stadt (mehr als 50.000 EW)

Anlass der Fahrradnutzung 
Land vs. Stadt (Auswahl an Kategorien mit relevanten Abweichungen)

„Wie häufig benutzen Sie das Fahrrad zu folgenden Anlässen?“ (Täglich/Mehrmals pro Woche/Mehrmals pro Monat)

N= 2.440; RadfahrendeAngaben in Prozent
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Kombination mit ÖPV zur Arbeit / Bildungsstätte
Land vs. Stadt 

„Kombinieren Sie auf Ihrem Weg zur (hauptberuflichen) Arbeits- oder Fortbildungsstätte / Schule, Universität oder zur Ausbildungsstätte das Fahrrad mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln?"

26

29

18

20

Schule / Uni / Ausbildung**

Arbeit / Fortbildung*

Land (bis 20.000 EW)

Stadt (mehr als 50.000 EW)

*N=943; Personen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit/Fortbildung fahren
**N=258; Personen, die mit dem Fahrrad zur Universität/Schule/Ausbildung fahrenAngaben in Prozent
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51

32

42

27

19

15

10

13

41

43

38

28

22

19

14

12

Weg ist zu weit

Dem Wind und Wetter ausgesetzt

Dauert zu lange

Zu anstrengend

Keine ausgebauten Radwege bzw. Fahrradstreifen
vorhanden

Zu gefährlich

Keine sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

Auto für Beruf wichtig

„Welche der folgenden Gründe führen dazu, dass Sie nicht mit dem Fahrrad zur Schule / Universität / Ausbildungsstätte / Arbeit fahren?“ 
(Mehrfachnennung möglich)

N= 1.151; Radfahrende, die nicht mit dem Fahrrad 
zur Arbeits- / Fortbildungsstätte ODER Schule / Universität / Ausbildungsstätte

fahren und erwerbstätig oder in Ausbildung sind 

Gründe gegen Fahrradnutzung zur Arbeit/Bildungsstätte

Angaben in Prozent

Stadt (mehr als 50.000 EW)

Land (bis 20.000 EW)

Weg ist zu weit

Dem Wind und Wetter ausgesetzt

Dauert zu lange

Zu anstrengend

Keine ausgebauten Radwege bzw. 
Fahrradstreifen vorhanden

Zu gefährlich

Keine sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

Auto für Beruf wichtig

Land vs. Stadt 



1 8 2

Zusammenfassung: Land vs. Stadt
Überblick zu den deutlichsten Unterschieden

Auf dem Land
(bis 20.000 Einwohner)

In der Stadt
(ab 50.000 Einwohner)

Verkehrsmittel, das in Zukunft häufiger 
genutzt wird* 

Auto (34%) Fahrrad (43%)

Regelmäßige Fahrradnutzung (mind. 
mehrmals pro Woche)

33% 45%

Grund Unsicherheit Fahrrad* 
(Basis: Radfahrende, die unsicher)

Rücksichtslose Autofahrer (62%) Zu viel Verkehr auf den Straßen (69%)

Meist genutzte Wegart Fahrrad*
(Basis: Radfahrende) 

Fahrbahn ohne markierten Radfahrstreifen 
(51%)

Fahrbahn mit separat markierten 
Radfahrstreifen (53%)

Sicherheitsgefühl auf dieser Wegart 80% fühlen sich unsicher 34% fühlen sich unsicher

Regelmäßige Nutzung Fahrradhelm 
(Basis: Radfahrende)

37% 38%

In meiner Stadt macht mir Radfahren Spaß 55% 49%

Bekanntheit Mietradsysteme 56% 71%

Interesse an Pedelecs 48% 44%

Bekanntheit Lastenrad 41% 56%

Lastenradpotential 7% 11%

* Bezieht sich jeweils auf die häufigste Nennung
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Auswertung nach Sinus-Milieus und 
Milieu-Profile

14
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N= 3.053; alle Befragte

Gründe für das Nutzen des Fahrrades als Verkehrsmittel
Nach Sinus-Milieus ©

„Was sind die Gründe, die für das jeweilige Verkehrsmittel bzw. Fortbewegungsart sprechen?“

Angaben in Prozent Gesamt KET LIB PER EPE ADA SÖK BÜM TRA PRE HED

Umwelt 56 57 68 61 79 54 64 48 40 42 50

Gesundheit 48 45 53 50 68 46 59 41 42 41 41

Kosten 44 41 44 42 65 42 51 40 34 36 40

Flexibilität 37 32 42 39 55 35 43 31 22 32 36

Spaß 29 28 35 30 48 26 33 27 16 24 25

Parkmöglichkeit 26 25 34 28 40 21 31 24 20 22 22

Zeit 20 16 22 22 29 20 21 18 11 19 19

Transportmöglichkeit 6 6 3 7 6 7 5 4 8 5 8

Komfort 5 4 5 8 6 6 2 4 1 1 8

Sicherheit 5 4 3 5 5 5 2 5 2 4 7

KET = Konservativ-Etablierte LIB = Liberal-Intellektuelle PER = Performer EPE = Expeditive ADA = Adaptiv-Pragmatische

SÖK = Sozialökologische BÜM = Bürgerliche Mitte TRA = Traditionelle PRE = Prekäre HED = Hedonisten

Überdurchschnittlich

Unterdurchschnittlich

Angaben in Prozent
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Fahrradfreundlichkeit der Politik 
Nach Sinus-Milieus ©

Angaben in Prozent Gesamt KET LIB PER EPE ADA SÖK BÜM TRA PRE HED

Bundesregierung 42 43 40 48 44 47 35 41 37 37 43

Landesregierung 50 51 47 59 54 56 40 46 43 39 52

Kommunalpolitik 54 57 56 64 60 56 51 49 50 42 54

N= 3.053; alle Befragte

„Würden Sie die Bundesregierung/ Landesregierung/ Kommunalpolitik grundsätzlich als fahrradfreundlich einstufen?“ – Note 1/2/3

KET = Konservativ-Etablierte LIB = Liberal-Intellektuelle PER = Performer EPE = Expeditive ADA = Adaptiv-Pragmatische

SÖK = Sozialökologische BÜM = Bürgerliche Mitte TRA = Traditionelle PRE = Prekäre HED = Hedonisten

Überdurchschnittlich

Unterdurchschnittlich

Angaben in Prozent
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N= 3.053; alle Befragte

Verbesserungen für Radverkehr (1/2)
Nach Sinus-Milieus ©

„In welchen Bereichen könnte die Politik in Bund, Land und Kommunen Ihrer Meinung nach mehr für den Radverkehr tun?“

Angaben in Prozent Gesamt KET LIB PER EPE ADA SÖK BÜM TRA PRE HED

Mehr Radwege bauen 60 61 66 61 68 62 65 59 58 57 53

Trennung der Radfahrenden von den Pkw-Fahrenden 53 57 58 58 57 49 63 51 52 53 43

Trennung der Radfahrenden von den Fußgängern 45 48 50 47 46 46 49 42 39 47 38

Mehr Schutz- und Radfahrstreifen einrichten 44 45 49 48 54 48 44 41 42 41 36

Sichere Fahrradabstellanlagen 44 40 45 48 52 45 51 40 38 45 37

Mehr Fahrradstraßen einrichten 43 40 46 52 51 43 46 38 30 40 39

Belag der Radwege verbessern 39 39 40 46 45 36 40 39 37 41 34

Kreuzungsbereiche besser einsehbar gestalten 37 39 37 39 42 37 46 34 34 39 28

KET = Konservativ-Etablierte LIB = Liberal-Intellektuelle PER = Performer EPE = Expeditive ADA = Adaptiv-Pragmatische

SÖK = Sozialökologische BÜM = Bürgerliche Mitte TRA = Traditionelle PRE = Prekäre HED = Hedonisten

Überdurchschnittlich

Unterdurchschnittlich

Angaben in Prozent
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N= 3.053; alle Befragte

Verbesserungen für Radverkehr (2/2)
Nach Sinus-Milieus ©

„In welchen Bereichen könnte die Politik in Bund, Land und Kommunen Ihrer Meinung nach mehr für den Radverkehr tun?“

Angaben in Prozent Gesamt KET LIB PER EPE ADA SÖK BÜM TRA PRE HED

Mehr Abstellanlagen 34 32 33 36 46 34 40 27 29 34 32

Vorhandene Radwege verbreitern (auch für Lastenräder) 33 30 39 40 43 30 35 28 30 34 27

Kampagnen zum besseren Miteinander von Fußgänger/innen, 
Rad- und Autofahrer/innen

30 30 37 30 33 28 43 30 24 29 22

Mobilitäts- und Verkehrserziehung, z.B. an Schulen 27 22 33 29 36 22 38 25 20 29 22

Verkehrsregeln für Radfahrende fahrradfreundlicher/sicherer 
gestalten

26 24 23 28 28 28 34 27 20 28 24

Weniger Radwege unmittelbar neben parkenden Fahrzeugen 26 23 34 29 29 26 36 23 19 24 22

Bekanntmachung der Verkehrsregelungen für Radfahrende 22 19 26 24 23 22 28 20 14 24 18

(Bessere) Rad-Aufstellflächen im Kreuzungsbereich 19 18 19 23 26 16 24 16 13 22 15

Imagekampagnen für mehr Radverkehr 13 12 19 19 17 12 15 11 6 10 13

KET = Konservativ-Etablierte LIB = Liberal-Intellektuelle PER = Performer EPE = Expeditive ADA = Adaptiv-Pragmatische

SÖK = Sozialökologische BÜM = Bürgerliche Mitte TRA = Traditionelle PRE = Prekäre HED = Hedonisten

Überdurchschnittlich

Unterdurchschnittlich

Angaben in Prozent
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Aussagen rund ums Fahrradfahren in der Gemeinde
Nach Sinus-Milieus ©

Angaben in Prozent Gesamt KET LIB PER EPE ADA SÖK BÜM TRA PRE HED

Viele Radfahrende sind bei uns aufgrund ihres Fahrverhaltens 
ein Unsicherheitsfaktor im Straßenverkehr

64 61 64 72 61 67 69 66 58 65 60

In meiner Gemeinde / Stadt macht mir Radfahren Spaß 49 53 53 56 55 50 45 49 43 31 52

Dem Fahrrad wird in meiner Gemeinde / Stadt genug Raum 
gegeben, die Wege sind ausreichend breit

42 44 43 51 47 49 30 37 34 36 44

Die Radwege werden bei uns regelmäßig gereinigt/geräumt 40 39 42 51 46 41 36 37 31 26 47

Die Fahrradinfrastruktur in meiner Gemeinde/Stadt ist 
familienfreundlich

38 38 40 49 37 43 27 34 30 27 45

In meiner Gemeinde / Stadt sind die Ampeln so geschaltet, dass 
ich als Radfahrende/r zügig vorankomme

34 34 31 42 42 36 26 29 23 23 42

In meiner Gemeinde/Stadt nehmen alle 
Verkehrsteilnehmer/innen gegenseitig aufeinander Rücksicht

34 34 32 45 35 42 24 30 29 18 41

Die Gemeinde / Stadt überwacht, dass Autos nicht auf 
Radwegen parken

32 32 31 45 34 30 23 29 20 25 39

N= 3.053; alle BefragteAngaben in Prozent

„Bitte bewerten Sie, inwiefern folgende Aussagen auf Ihre Gemeinde/Stadt zutreffen.“ - Stimme voll und ganz zu/stimme eher zu 

KET = Konservativ-Etablierte LIB = Liberal-Intellektuelle PER = Performer EPE = Expeditive ADA = Adaptiv-Pragmatische

SÖK = Sozialökologische BÜM = Bürgerliche Mitte TRA = Traditionelle PRE = Prekäre HED = Hedonisten

Überdurchschnittlich

Unterdurchschnittlich
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Aussagen rund ums Fahrradfahren in der Gemeinde
Nach Sinus-Milieus ©

Angaben in Prozent Gesamt KET LIB PER EPE ADA SÖK BÜM TRA PRE HED

Ich halte mich als Fahrradfahrer/in stets an die Regeln der 
Straßenverkehrs-Ordnung.

84 83 87 87 81 84 88 83 86 86 80

Ich halte mich als Autofahrer/in stets an die Regeln der 
Straßenverkehrs-Ordnung.

82 83 85 82 82 84 89 85 84 80 72

Mir fallen Autofahrer/innen oft negativ im Straßenverkehr auf. 80 81 81 78 84 86 85 79 77 80 74

Es herrscht ein angespanntes Klima zwischen Radfahrer/innen 
und anderen Verkehrsteilnehmer/innen.

72 70 73 75 73 74 79 75 64 76 65

Mir fallen Radfahrer/innen oft negativ im Straßenverkehr auf. 70 71 69 74 59 75 75 75 73 75 63

Andere Verkehrsteilnehmer/innen nehmen auf die 
Radfahrer/innen ausreichend Rücksicht.

42 39 40 46 40 46 32 45 44 36 45

Als Fahrradfahrer/in halte ich nur jene Verkehrsregeln ein, die ich 
selbst für sinnvoll erachte.

29 24 23 34 33 32 19 25 17 29 39

Über Neuerungen in der Straßenverkehrs-Ordnung, die den 
Radverkehr betreffen, fühle ich mich durch Medien und Politik 
ausreichend informiert.

29 33 29 36 21 31 19 32 26 17 34

Als Autofahrer/in halte ich nur jene Verkehrsregeln ein, die ich 
selbst für sinnvoll erachte.

17 17 10 20 14 20 2 19 11 14 31

N= 3.053; alle BefragteAngaben in Prozent

„Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zum Miteinander zwischen den Verkehrsteilnehmer/innen zu?“ - Stimme voll und ganz zu/stimme eher zu 

KET = Konservativ-Etablierte LIB = Liberal-Intellektuelle PER = Performer EPE = Expeditive ADA = Adaptiv-Pragmatische

SÖK = Sozialökologische BÜM = Bürgerliche Mitte TRA = Traditionelle PRE = Prekäre HED = Hedonisten

Überdurchschnittlich

Unterdurchschnittlich
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Gründe für Unsicherheit im Straßenverkehr 
Nach Sinus-Milieus ©

„Warum fühlen Sie sich (eher) unsicher?“ (Mehrfachnennung möglich)

Angaben in Prozent Gesamt KET LIB PER EPE ADA SÖK BÜM TRA PRE HED

Zu viel Verkehr 68 60 70 69 63 72 79 67 60 67 69

Rücksichtslose Autofahrende 68 67 72 65 74 73 71 62 60 70 61

Zu wenig separate Radwege 59 56 61 59 66 60 67 54 54 66 53

Zu schnell mit Autos gefahren wird 56 43 65 55 66 55 58 57 40 58 55

Plötzlich öffnende PKW-Türen 53 52 57 53 58 47 60 55 56 58 46

Zu viel Schwerverkehr (Busse, LKW) 46 41 48 48 45 46 51 43 44 50 44

Fahrzeuge auf dem Radweg als Haltezone 42 47 48 44 43 44 51 37 38 38 34

Rücksichtslose Radfahrende 37 35 44 39 34 36 32 38 42 38 37

Schlechter Zustand der Radwege 34 34 37 36 41 34 26 30 27 42 32

Unterschiedliche Geschwindigkeit anderer Radfahrender 21 19 25 25 21 22 17 21 13 24 22

Generelle Unsicherheit auf dem Fahrrad 11 10 9 13 11 8 8 10 19 15 13

N= 1.035; Personen, die sich im Straßenverkehr eher nicht / überhaupt nicht sicher fühlenAngaben in Prozent

KET = Konservativ-Etablierte LIB = Liberal-Intellektuelle PER = Performer EPE = Expeditive ADA = Adaptiv-Pragmatische

SÖK = Sozialökologische BÜM = Bürgerliche Mitte TRA = Traditionelle PRE = Prekäre HED = Hedonisten

Überdurchschnittlich

Unterdurchschnittlich
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N= 2.111; Mieträder bekannt

Aussagen rund um Bike-Sharing (1/2)
Nach Sinus-Milieus ©

„Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu Mietradsystemen zu?“ – Stimme voll und ganz zu / stimme eher zu

Angaben in Prozent Gesamt KET LIB PER EPE ADA SÖK BÜM TRA PRE HED

Ich habe keinen Bedarf an Mieträdern, da ich im Alltag lieber mein 
eigenes Fahrrad verwende.

79 82 82 78 79 78 82 79 76 75 76

Fremde Städte erkunde ich lieber zu Fuß. 74 71 75 75 77 73 77 73 81 68 72

In fremden Städten, wo ich kein eigenes Fahrrad zur Verfügung habe, 
stellen Mietradsysteme eine attraktive Alternative zu den 
öffentlichen Verkehrsmitteln für mich dar

62 60 61 69 71 64 60 62 45 47 61

Einen großen Vorteil sehe ich darin, dass sich mir mit den Mieträdern 
die Möglichkeit des unkonventionellen und unmittelbaren Erlebens 
einer fremden Stadt bietet.

61 52 57 71 72 66 62 57 51 40 61

Ich nutze Mieträder nur selten, da ich für meine alltäglichen Wege 
grundsätzlich andere Verkehrsmittel gegenüber dem Fahrrad 
bevorzuge.

51 49 50 53 47 58 43 56 43 49 58

Die Mietradsysteme dienen mir als hilfreiche Ergänzung oder 
vorrübergehende Ausweichmöglichkeit zum öffentlichen Nahverkehr
(z.B. bei Verspätung, nicht ausreichende Abdeckung) 

45 46 37 60 52 51 37 41 28 26 46

KET = Konservativ-Etablierte LIB = Liberal-Intellektuelle PER = Performer EPE = Expeditive ADA = Adaptiv-Pragmatische

SÖK = Sozialökologische BÜM = Bürgerliche Mitte TRA = Traditionelle PRE = Prekäre HED = Hedonisten

Überdurchschnittlich

Unterdurchschnittlich

Angaben in Prozent
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N= 2.111; Mieträder bekannt

Aussagen rund um Bike-Sharing (2/2)
Nach Sinus-Milieus ©

„Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu Mietradsystemen zu?“ – Stimme voll und ganz zu / stimme eher zu

Angaben in Prozent Gesamt KET LIB PER EPE ADA SÖK BÜM TRA PRE HED

Mieträder sind unflexibel, weil Ausleihe und Rückgabe an 
bestimmte Standorte gebunden sind.

42 40 35 42 49 42 37 41 38 44 46

Alle Fahrräder sind ordnungsgemäß gewartet und 
verkehrssicher.

39 43 37 54 44 41 26 37 28 26 41

Ich finde die Kosten für die Mieträder angemessen. 34 36 35 52 41 36 27 32 22 22 35

Ich finde das Bezahlsystem einfach und unkompliziert in der 
Anwendung.

32 34 29 49 38 37 21 31 21 18 35

Die Anmeldung für das Leihsystem erfolgte einfach und 
unkompliziert.

32 36 31 46 38 37 22 31 22 19 32

Die Fahrräder sind in ihrer Handhabung zu klobig und 
schwerfällig.

31 32 27 33 38 31 28 26 26 30 34

Angaben in Prozent

KET = Konservativ-Etablierte LIB = Liberal-Intellektuelle PER = Performer EPE = Expeditive ADA = Adaptiv-Pragmatische

SÖK = Sozialökologische BÜM = Bürgerliche Mitte TRA = Traditionelle PRE = Prekäre HED = Hedonisten

Überdurchschnittlich

Unterdurchschnittlich
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N= 2.376; Radfahrende

Anlass der Fahrradnutzung
Nach Sinus-Milieus ©

Angaben in Prozent Gesamt KET LIB PER EPE ADA SÖK BÜM TRA PRE HED

Zum Einkaufen / kurze Erledigungen 66 69 66 68 72 59 67 65 65 62 67

Für die Fahrt zur Schule/Universität/Ausbildungsstätte 58 53 65 59 71 50 60 43 50 33 55

Um Freunde, Familie oder Bekannte zu besuchen 54 51 54 56 64 49 53 47 38 43 63

Für die Fahrt zur Arbeit/Fortbildungsstätte 51 52 45 49 51 50 52 44 49 51 60

Für die Fahrt zu Freizeitaktivitäten (z.B. Zoo, Museum, Kino etc.) 44 40 49 49 59 39 44 35 35 28 52

Für Tagesausflüge 43 41 46 49 49 42 34 43 33 32 49

Sport (Rennradfahren, Mountainbiking) 31 28 32 39 38 29 17 26 14 19 41

Für den Transport von Lasten 25 19 21 27 29 23 24 22 20 26 34

Für die Begleitung von Personen (z.B. Kinder zur Schule) 15 13 13 23 14 14 8 13 6 7 27

Transport von Personen 10 9 7 14 9 10 6 8 4 5 21

Für Fahrradurlaube (z.B. mit der Familie) 9 6 3 13 6 11 3 9 6 2 22

„Wie häufig benutzen Sie das Fahrrad zu folgenden Anlässen?“ - Täglich/mehrmals pro Woche/ein paar mal im Monat

KET = Konservativ-Etablierte LIB = Liberal-Intellektuelle PER = Performer EPE = Expeditive ADA = Adaptiv-Pragmatische

SÖK = Sozialökologische BÜM = Bürgerliche Mitte TRA = Traditionelle PRE = Prekäre HED = Hedonisten

Überdurchschnittlich

Unterdurchschnittlich

Angaben in Prozent
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Zufriedenheit mit der Abstellsituation
Nach Sinus-Milieus ©

„Bitte bewerten Sie die Abstellsituation für Fahrräder an folgenden Standorten anhand von Schulnoten.“ – Sehr gut / gut

N= 2.376 Befragte, pro Antwortkategorie gab es aber bis zu 50% ohne Angabe, die herausgerechnet wurden

Angaben in Prozent Gesamt KET LIB PER EPE ADA SÖK BÜM TRA PRE HED

Bei der Arbeits-/Fortbildungsstätte 62 60 64 70 65 63 64 59 63 53 59

In der Schule/Universität/Ausbildung 57 47 59 61 66 62 58 55 35 41 55

Im privaten Wohnumfeld 55 55 58 66 53 55 53 58 63 47 50

Im Orts-/Stadtzentrum 32 32 32 41 31 34 25 31 36 27 33

Bei Behörden 29 22 31 34 28 34 21 27 27 24 31

Am Bahnhof / an der Haltestelle 28 19 28 35 25 31 24 27 26 25 31

Angaben in Prozent

KET = Konservativ-Etablierte LIB = Liberal-Intellektuelle PER = Performer EPE = Expeditive ADA = Adaptiv-Pragmatische

SÖK = Sozialökologische BÜM = Bürgerliche Mitte TRA = Traditionelle PRE = Prekäre HED = Hedonisten

Überdurchschnittlich

Unterdurchschnittlich
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Gründe gegen Fahrradnutzung zur Arbeit / Bildungsstätte
Top 8 Gründe nach Sinus-Milieus ©

Angaben in Prozent Gesamt KET LIB PER EPE ADA SÖK BÜM TRA PRE HED

Weg ist zu weit 42 51 39 53 44 44 38 42 33 54 32

Dem Wind und Wetter ausgesetzt 41 35 40 49 40 41 40 43 45 46 37

Dauert zu lange 39 45 39 43 41 40 30 37 33 40 35

Zu anstrengend 28 28 21 26 31 30 30 23 24 29 30

Keine ausgebauten Radwege / Fahrradstreifen vorhanden 22 17 19 20 27 25 27 17 21 25 22

Zu gefährlich 19 18 13 21 19 18 27 22 12 17 17

Keine sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 13 5 9 7 14 14 13 14 15 31 17

Auto für Beruf wichtig 12 8 15 16 9 10 13 14 18 15 9

„Welche der folgenden Gründe führen dazu, dass Sie nicht mit dem Fahrrad zur Arbeits- / Fortbildungsstätte bzw. zur Schule / Universität / zum Ausbildungsplatz 
fahren?“ (Mehrfachnennung möglich)

N= 1.151; Radfahrende, die nicht mit dem Fahrrad 
zur Arbeits- / Fortbildungsstätte ODER Schule / Universität / Ausbildungsstätte fahren und erwerbstätig oder in Ausbildung sindAngaben in Prozent

KET = Konservativ-Etablierte LIB = Liberal-Intellektuelle PER = Performer EPE = Expeditive ADA = Adaptiv-Pragmatische

SÖK = Sozialökologische BÜM = Bürgerliche Mitte TRA = Traditionelle PRE = Prekäre HED = Hedonisten

Überdurchschnittlich

Unterdurchschnittlich
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N= 596; Radfahrende, die nicht mit dem Fahrrad zur Arbeits- / Bildungsstätte fahren und erwerbstätig oder in Ausbildung sind

Anreize für Fahrradnutzung zur Arbeit / Bildungsstätte

„Was wäre Ihnen wichtig, damit Sie mit dem Fahrrad zur Arbeits- / Fortbildungsstätte bzw. zur Schule / Universität / zum Ausbildungsplatz fahren würden?“ 
(Mehrfachnennung möglich)

Angaben in Prozent Gesamt KET LIB PER EPE ADA SÖK BÜM TRA PRE HED

Besser ausgebaute Radwege 43 46 53 35 45 40 51 34 35 50 45

Mehr Radwege 38 38 39 36 43 37 41 32 41 32 41

Sichere Fahrradabstellplätze 34 29 32 34 52 29 41 31 29 36 31

Radfahrende erhalten einen Bonus 
(Gutschein für Radreparatur, Firmenrad, etc.)

25 23 22 24 31 17 24 22 12 39 31

Umkleidemöglichkeiten 25 16 29 32 30 21 33 22 24 18 23

Waschgelegenheit/Duschmöglichkeit 22 14 27 30 22 11 39 17 29 11 23

Mehr Fahrradabstellplätze 20 16 17 19 31 20 22 16 12 29 21

Möglichkeit, nasse Radwäsche zu trocknen 16 11 17 19 19 8 31 13 18 14 14

Reparaturmöglichkeit (Luftstation, Pannenset, etc.) 15 14 12 16 21 11 16 9 - 25 18

Ich vermisse nichts 29 32 29 28 21 37 25 31 29 32 21

Nach Sinus-Milieus ©

Angaben in Prozent

KET = Konservativ-Etablierte LIB = Liberal-Intellektuelle PER = Performer EPE = Expeditive ADA = Adaptiv-Pragmatische

SÖK = Sozialökologische BÜM = Bürgerliche Mitte TRA = Traditionelle PRE = Prekäre HED = Hedonisten

Überdurchschnittlich

Unterdurchschnittlich
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Beliebtheit der Verkehrsmittel
(sehr gerne / gerne)*

% Index

Top 3 
(nach %)

Pedelec 80 97

Fahrrad als Freizeitbeschäftigung 71 102

Auto 71 100

Über
Ø  

Moped, Roller 15 108

Fahrrad als Verkehrsmittel 67 104

Sinus Milieu-Profil "Konservativ-Etablierte"

Pedelecs, Lastenräder, Bike-Sharing % Index

Bike-Sharing: Bekanntheit 71 102

Bike-Sharing: Nutzung 21 85

Lastenräder: Bekanntheit 56 107

Pedelecs: Erfahrungen 28 117

Subjektives Sicherheitsgefühl % Index

Ich fühle mich sehr / meistens sicher 56 98

Fahrradhelm-Nutzung % Index

Immer / meistens 40 104

Erwartungen an die Politik   
(häufigste 3 Nennungen)

% Index

mehr Radwege bauen 61 101

Trennung der Radfahrenden von den Pkw-
fahrenden

57 107

Trennung der Radfahrenden von den 
Fußgängern

48 108

Gründe für Fahrrad-Nutzung 
(Top 5 Gründe)

% Index

Umwelt 57 102

Gesundheit 45 93

Kosten 41 95

Flexibilität 32 86

Spaß 28 97

Regelmäßige Fahrradnutzung 
(täglich / mehrmals pro Woche)

% Index

Als Verkehrsmittel 40 106

Als Freizeitbeschäftigung 30 111

Verkehrsmittel, in Zukunft 
stärker genutzt*

% Index

Top 3 
(nach %)

Fahrrad als Verkehrsmittel 39 95

ÖPV Nah-/Regionalverkehr 28 107

Pedelec 26 106

Über
Ø  

Elektrokleinstfahrzeug 15 110

Moped, Roller 7 108

Das klassische Establishment

*Bei den Tabellen Beliebtheit der Verkehrsmittel und Verkehrsmittel, in Zukunft stärker genutzt werden die drei häufigsten Nennungen 
sowie drei weitere Nennungen mit hohen Indexwerten je Milieu dargestellt (Index = Werte Milieu/Wert Gesamt*100). 

stark unterdurchschnittlich

stark überdurchschnittlich
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Sinus Milieu-Profil "Liberal-Intellektuelle"
Die aufgeklärte Bildungselite

Beliebtheit der Verkehrsmittel
(sehr gerne / gerne)*

% Index

Top 3 
(nach %)

Pedelec 90 109

Fahrrad als Freizeitbeschäftigung 71 102

(Motorrad) 70 102
Über

Ø  
Fernbus 26 106

Pedelecs, Lastenräder, Bike-Sharing % Index

Bike-Sharing: Bekanntheit 77 111

Bike-Sharing: Nutzung 24 97

Lastenräder: Bekanntheit 59 111

Pedelecs: Erfahrungen 23 97

Subjektives Sicherheitsgefühl % Index

Ich fühle mich sehr / meistens sicher 61 108

Fahrradhelm-Nutzung % Index

Immer / meistens 42 110

Erwartungen an die Politik   
(häufigste 3 Nennungen)

% Index

mehr Radwege bauen 66 109

Trennung der Radfahrenden von den Pkw-
fahrenden

58 109

Trennung der Radfahrenden von den 
Fußgängern

50 112

Gründe für Fahrrad-Nutzung 
(Top 5 Gründe)

% Index

Umwelt 68 121

Gesundheit 53 111

Kosten 44 102

Flexibilität 42 114

Spaß 35 120

Regelmäßige Fahrradnutzung 
(täglich / mehrmals pro Woche)

% Index

Als Verkehrsmittel 41 108

Als Freizeitbeschäftigung 25 93

Verkehrsmittel, in Zukunft 
stärker genutzt*

% Index

Top 3 
(nach %)

Fahrrad als Verkehrsmittel 42 102

ÖPV Nah-/Regionalverkehr 27 102

Pedelec 23 97

*Bei den Tabellen Beliebtheit der Verkehrsmittel und Verkehrsmittel, in Zukunft stärker genutzt werden die drei häufigsten Nennungen 
sowie drei weitere Nennungen mit hohen Indexwerten je Milieu dargestellt (Index = Werte Milieu/Wert Gesamt*100). 

(xxx) = Geringe Fallzahl

stark unterdurchschnittlich

stark überdurchschnittlich
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Sinus Milieu-Profil "Performer"
Die effizienzorientierte Leistungselite

Beliebtheit der Verkehrsmittel
(sehr gerne / gerne)*

% Index

Top 3 
(nach %)

Motorrad 87 126

Pedelec 86 104

Auto 76 101

Über
Ø  

Zug im Fernverkehr (IC, ICE, EC) 41 121

ÖPV Nah-/Regionalverkehr 42 120

Fernbus 28 113

Pedelecs, Lastenräder, Bike-Sharing % Index

Bike-Sharing: Bekanntheit 71 103

Bike-Sharing: Nutzung 36 145

Lastenräder: Bekanntheit 52 99

Pedelecs: Erfahrungen 31 131

Subjektives Sicherheitsgefühl % Index

Ich fühle mich sehr / meistens sicher 67 118

Fahrradhelm-Nutzung % Index

Immer / meistens 43 112

Erwartungen an die Politik   
(häufigste 3 Nennungen)

% Index

mehr Radwege bauen 61 102

Trennung der Radfahrenden von den Pkw-
fahrenden

58 109

mehr Fahrradstraßen einrichten 52 121

Gründe für Fahrrad-Nutzung 
(Top 5 Gründe)

% Index

Umwelt 61 108

Gesundheit 50 104

Kosten 42 96

Flexibilität 39 105

Spaß 30 103

Regelmäßige Fahrradnutzung 
(täglich / mehrmals pro Woche)

% Index

Als Verkehrsmittel 41 108

Als Freizeitbeschäftigung 32 121

Verkehrsmittel, in Zukunft 
stärker genutzt*

% Index

Top 3 
(nach %)

Fahrrad als Verkehrsmittel 48 117

Pedelec 33 134

ÖPV Nah-/Regionalverkehr 29 112

Über
Ø  

Motorrad 8 177

Elektrokleinstfahrzeug 18 134

Moped, Roller 8 130

*Bei den Tabellen Beliebtheit der Verkehrsmittel und Verkehrsmittel, in Zukunft stärker genutzt werden die drei häufigsten Nennungen 
sowie drei weitere Nennungen mit hohen Indexwerten je Milieu dargestellt (Index = Werte Milieu/Wert Gesamt*100). 

stark unterdurchschnittlich

stark überdurchschnittlich
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Sinus Milieu-Profil "Expeditive"
Die ambitionierte kreative Avantgarde

Beliebtheit der Verkehrsmittel
(sehr gerne / gerne)*

% Index

Top 3 
(nach %)

(Pedelec) 92 111

Motorrad 81 118

Fahrrad als Freizeitbeschäftigung 74 105

Über
Ø  

Zug im Fernverkehr (IC, ICE, EC) 40 117

Fahrrad als Verkehrsmittel 70 107

Flugzeug 49 102

Pedelecs, Lastenräder, Bike-Sharing % Index

Bike-Sharing: Bekanntheit 83 120

Bike-Sharing: Nutzung 34 135

Lastenräder: Bekanntheit 58 109

Pedelecs: Erfahrungen 31 127

Subjektives Sicherheitsgefühl % Index

Ich fühle mich sehr / meistens sicher 63 112

Fahrradhelm-Nutzung % Index

Immer / meistens 33 87

Erwartungen an die Politik   
(häufigste 3 Nennungen)

% Index

mehr Radwege bauen 68 113

Trennung der Radfahrenden von den Pkw-
fahrenden

57 107

mehr Schutz- und Radfahrstreifen 
einrichten

54 123

Gründe für Fahrrad-Nutzung 
(Top 5 Gründe)

% Index

Umwelt 79 140

Gesundheit 68 141

Kosten 65 149

Flexibilität 55 150

Spaß 48 163

Regelmäßige Fahrradnutzung 
(täglich / mehrmals pro Woche)

% Index

Als Verkehrsmittel 49 130

Als Freizeitbeschäftigung 33 126

Verkehrsmittel, in Zukunft 
stärker genutzt*

% Index

Top 3 
(nach %)

Fahrrad als Verkehrsmittel 60 146

ÖPV Nah-/Regionalverkehr 35 134

Pedelec 28 113

Über
Ø  

Motorrad 9 182

Elektrokleinstfahrzeug 22 162

Zug im Fernverkehr (IC, ICE, EC) 17 152

*Bei den Tabellen Beliebtheit der Verkehrsmittel und Verkehrsmittel, in Zukunft stärker genutzt werden die drei häufigsten Nennungen 
sowie drei weitere Nennungen mit hohen Indexwerten je Milieu dargestellt (Index = Werte Milieu/Wert Gesamt*100). 

(xxx) = Geringe Fallzahl

stark unterdurchschnittlich

stark überdurchschnittlich
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Sinus Milieu-Profil "Adaptiv-Pragmatische"
Die moderne junge Mitte

Beliebtheit der Verkehrsmittel
(sehr gerne / gerne)*

% Index

Top 3 
(nach %)

Pedelec 86 104

Auto 79 111

Fahrrad als Verkehrsmittel 64 99

Über
Ø  

Flugzeug 56 117

ÖPV Nah-/Regionalverkehr 39 111

Zug im Fernverkehr (IC, ICE, EC) 36 108

Pedelecs, Lastenräder, Bike-Sharing % Index

Bike-Sharing: Bekanntheit 67 97

Bike-Sharing: Nutzung 27 107

Lastenräder: Bekanntheit 48 91

Pedelecs: Erfahrungen 23 93

Subjektives Sicherheitsgefühl % Index

Ich fühle mich sehr / meistens sicher 55 97

Fahrradhelm-Nutzung % Index

Immer / meistens 36 94

Erwartungen an die Politik   
(häufigste 3 Nennungen)

% Index

mehr Radwege bauen 62 102

Trennung der Radfahrenden von den Pkw-
fahrenden

49 93

mehr Schutz- und Radfahrstreifen 
einrichten

48 109

Gründe für Fahrrad-Nutzung 
(Top 5 Gründe)

% Index

Umwelt 54 96

Gesundheit 46 95

Kosten 42 97

Flexibilität 35 94

Spaß 26 88

Regelmäßige Fahrradnutzung 
(täglich / mehrmals pro Woche)

% Index

Als Verkehrsmittel 35 93

Als Freizeitbeschäftigung 23 87

Verkehrsmittel, in Zukunft 
stärker genutzt*

% Index

Top 3 
(nach %)

Fahrrad als Verkehrsmittel 42 101

Auto 31 116

ÖPV Nah-/Regionalverkehr 27 101

Über
Ø  

Flugzeug 14 160

Fernbus 7 123

Zug im Fernverkehr (IC, ICE, EC) 14 120

*Bei den Tabellen Beliebtheit der Verkehrsmittel und Verkehrsmittel, in Zukunft stärker genutzt werden die drei häufigsten Nennungen 
sowie drei weitere Nennungen mit hohen Indexwerten je Milieu dargestellt (Index = Werte Milieu/Wert Gesamt*100). 

stark unterdurchschnittlich

stark überdurchschnittlich
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Sinus Milieu-Profil "Sozialökologische"
Das engagierte gesellschaftskritische Milieu

Beliebtheit der Verkehrsmittel
(sehr gerne / gerne)*

% Index

Top 3 
(nach %)

(Pedelec) 84 102

Fahrrad als Freizeitbeschäftigung 74 106

(Motorrad) 73 107

Über
Ø  

Zug im Fernverkehr (IC, ICE, EC) 42 124

(Moped, Roller) 70 116

Fahrrad als Verkehrsmittel 69 106

Pedelecs, Lastenräder, Bike-Sharing % Index

Bike-Sharing: Bekanntheit 80 116

Bike-Sharing: Nutzung 21 84

Lastenräder: Bekanntheit 68 129

Pedelecs: Erfahrungen 18 73

Subjektives Sicherheitsgefühl % Index

Ich fühle mich sehr / meistens sicher 47 83

Fahrradhelm-Nutzung % Index

Immer / meistens 42 109

Erwartungen an die Politik   
(häufigste 3 Nennungen)

% Index

mehr Radwege bauen 65 108

Trennung der Radfahrenden von den Pkw-
fahrenden

63 119

sichere Fahrradabstellanlagen 51 117

Gründe für Fahrrad-Nutzung 
(Top 5 Gründe)

% Index

Umwelt 64 115

Gesundheit 59 122

Kosten 51 118

Flexibilität 43 117

Spaß 33 113

Regelmäßige Fahrradnutzung 
(täglich / mehrmals pro Woche)

% Index

Als Verkehrsmittel 43 113

Als Freizeitbeschäftigung 16 62

Verkehrsmittel, in Zukunft 
stärker genutzt*

% Index

Top 3 
(nach %)

Fahrrad als Verkehrsmittel 42 102

ÖPV Nah-/Regionalverkehr 29 110

Pedelec 19 77

Über
Ø  

Fernbus 7 118

Zug im Fernverkehr (IC, ICE, EC) 13 109

Moped, Roller 7 102

*Bei den Tabellen Beliebtheit der Verkehrsmittel und Verkehrsmittel, in Zukunft stärker genutzt werden die drei häufigsten Nennungen 
sowie drei weitere Nennungen mit hohen Indexwerten je Milieu dargestellt (Index = Werte Milieu/Wert Gesamt*100). 

(xxx) = Geringe Fallzahl

stark unterdurchschnittlich

stark überdurchschnittlich
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Sinus Milieu-Profil "Bürgerliche Mitte"
Der bürgerliche Mainstream

Beliebtheit der Verkehrsmittel
(sehr gerne / gerne)*

% Index

Top 3 
(nach %)

Auto 77 109

Pedelec 76 92

(Motorrad) 75 109

Über
Ø  

Moped, Roller 68 113

Flugzeug 50 104

Fahrrad als Freizeitbeschäftigung 71 101

Pedelecs, Lastenräder, Bike-Sharing % Index

Bike-Sharing: Bekanntheit 62 90

Bike-Sharing: Nutzung 20 81

Lastenräder: Bekanntheit 46 87

Pedelecs: Erfahrungen 23 98

Subjektives Sicherheitsgefühl % Index

Ich fühle mich sehr / meistens sicher 54 95

Fahrradhelm-Nutzung % Index

Immer / meistens 38 99

Erwartungen an die Politik   
(häufigste 3 Nennungen)

% Index

mehr Radwege bauen 59 98

Trennung der Radfahrenden von den Pkw-
fahrenden

51 96

Trennung der Radfahrenden von den 
Fußgängern

42 93

Gründe für Fahrrad-Nutzung 
(Top 5 Gründe)

% Index

Umwelt 48 86

Gesundheit 41 86

Kosten 40 91

Flexibilität 31 83

Spaß 27 90

Regelmäßige Fahrradnutzung 
(täglich / mehrmals pro Woche)

% Index

Als Verkehrsmittel 33 88

Als Freizeitbeschäftigung 26 98

Verkehrsmittel, in Zukunft 
stärker genutzt*

% Index

Top 3 
(nach %)

Fahrrad als Verkehrsmittel 35 85

Auto 34 128

Pedelec 21 92

*Bei den Tabellen Beliebtheit der Verkehrsmittel und Verkehrsmittel, in Zukunft stärker genutzt werden die drei häufigsten Nennungen 
sowie drei weitere Nennungen mit hohen Indexwerten je Milieu dargestellt (Index = Werte Milieu/Wert Gesamt*100). 

(xxx) = Geringe Fallzahl

stark unterdurchschnittlich

stark überdurchschnittlich
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Sinus Milieu-Profil "Traditionelle"
Die Sicherheit und Ordnung liebende ältere Generation

Beliebtheit der Verkehrsmittel
(sehr gerne / gerne)*

% Index

Top 3 
(nach %)

(Pedelec) 86 103

Auto 78 110

Fahrrad als Freizeitbeschäftigung 69 99
Über

Ø  (Fernbus) 29 116

Pedelecs, Lastenräder, Bike-Sharing % Index

Bike-Sharing: Bekanntheit 60 86

Bike-Sharing: Nutzung 6 24

Lastenräder: Bekanntheit 52 99

Pedelecs: Erfahrungen 13 52

Subjektives Sicherheitsgefühl % Index

Ich fühle mich sehr / meistens sicher 53 94

Fahrradhelm-Nutzung % Index

Immer / meistens 35 93

Erwartungen an die Politik   
(häufigste 3 Nennungen)

% Index

mehr Radwege bauen 58 96

Trennung der Radfahrenden von den Pkw-
fahrenden

52 99

mehr Schutz- und Radfahrstreifen 
einrichten

42 95

Gründe für Fahrrad-Nutzung 
(Top 5 Gründe)

% Index

Umwelt 42 87

Gesundheit 40 71

Kosten 34 78

Flexibilität 22 60

Parkmöglichkeit 20 75

Regelmäßige Fahrradnutzung 
(täglich / mehrmals pro Woche)

% Index

Als Verkehrsmittel 26 67

Als Freizeitbeschäftigung 17 63

Verkehrsmittel, in Zukunft 
stärker genutzt*

% Index

Top 3 
(nach %)

Auto 30 113

Fahrrad als Verkehrsmittel 23 55

Pedelec 16 66

*Bei den Tabellen Beliebtheit der Verkehrsmittel und Verkehrsmittel, in Zukunft stärker genutzt werden die drei häufigsten Nennungen 
sowie drei weitere Nennungen mit hohen Indexwerten je Milieu dargestellt (Index = Werte Milieu/Wert Gesamt*100). 

(xxx) = Geringe Fallzahl

stark unterdurchschnittlich

stark überdurchschnittlich
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Sinus Milieu-Profil "Prekäre"
Die um Orientierung und Teilhabe bemühte Unterschicht

Beliebtheit der Verkehrsmittel
(sehr gerne / gerne)*

% Index

Top 3 
(nach %)

(Pedelec) 89 107

(Motorrad) 77 112

(Moped, Roller) 71 117

Pedelecs, Lastenräder, Bike-Sharing % Index

Bike-Sharing: Bekanntheit 66 95

Bike-Sharing: Nutzung 15 61

Lastenräder: Bekanntheit 52 98

Pedelecs: Erfahrungen 15 62

Subjektives Sicherheitsgefühl % Index

Ich fühle mich sehr / meistens sicher 36 63

Fahrradhelm-Nutzung % Index

Immer / meistens 28 75

Erwartungen an die Politik   
(häufigste 3 Nennungen)

% Index

mehr Radwege bauen 57 95

Trennung der Radfahrenden von den Pkw-
fahrenden

53 100

Trennung der Radfahrenden von den 
Fußgängern

47 104

Gründe für Fahrrad-Nutzung 
(Top 5 Gründe)

% Index

Umwelt 42 75

Gesundheit 41 86

Kosten 36 83

Flexibilität 32 87

Spaß 24 83

Regelmäßige Fahrradnutzung 
(täglich / mehrmals pro Woche)

% Index

Als Verkehrsmittel 42 68

Als Freizeitbeschäftigung 39 74

Verkehrsmittel, in Zukunft 
stärker genutzt*

% Index

Top 3 
(nach %)

Auto 33 123

Fahrrad als Verkehrsmittel 30 73

ÖPV Nah-/Regionalverkehr 27 102

*Bei den Tabellen Beliebtheit der Verkehrsmittel und Verkehrsmittel, in Zukunft stärker genutzt werden die drei häufigsten Nennungen 
sowie drei weitere Nennungen mit hohen Indexwerten je Milieu dargestellt (Index = Werte Milieu/Wert Gesamt*100). 

(xxx) = Geringe Fallzahl

stark unterdurchschnittlich

stark überdurchschnittlich
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Sinus Milieu-Profil "Hedonisten"

stark unterdurchschnittlich

stark überdurchschnittlich

Die spaß- und erlebnisorientierte moderne Unterschicht / untere Mitte

Beliebtheit der Verkehrsmittel
(sehr gerne / gerne)*

% Index

Top 3 
(nach %)

Pedelec 76 92

Fahrrad als Freizeitbeschäftigung 72 103

Auto 70 98

Über
Ø  

Fernbus 31 126

ÖPV Nah-/Regionalverkehr 38 109

Zug im Fernverkehr (IC, ICE, EC) 36 108

Pedelecs, Lastenräder, Bike-Sharing % Index

Bike-Sharing: Bekanntheit 61 89

Bike-Sharing: Nutzung 30 118

Lastenräder: Bekanntheit 47 89

Pedelecs: Erfahrungen 27 114

Subjektives Sicherheitsgefühl % Index

Ich fühle mich sehr / meistens sicher 61 109

Fahrradhelm-Nutzung % Index

Immer / meistens 41 107

Erwartungen an die Politik   
(häufigste 3 Nennungen)

% Index

mehr Radwege bauen 53 87

Trennung der Radfahrenden von den Pkw-
fahrenden

43 81

mehr Fahrradstraßen einrichten 39 92

Gründe für Fahrrad-Nutzung 
(Top 5 Gründe)

% Index

Umwelt 50 88

Gesundheit 41 86

Kosten 40 91

Flexibilität 36 97

Spaß 25 86

Regelmäßige Fahrradnutzung 
(täglich / mehrmals pro Woche)

% Index

Als Verkehrsmittel 40 105

Als Freizeitbeschäftigung 34 126

Verkehrsmittel, in Zukunft 
stärker genutzt*

% Index

Top 3 
(nach %)

Fahrrad als Verkehrsmittel 43 103

Pedelec 28 115

ÖPV Nah-/Regionalverkehr 28 99

Über
Ø  

Elektrokleinstfahrzeug 17 128

Fernbus 7 128

Moped, Roller 8 122

*Bei den Tabellen Beliebtheit der Verkehrsmittel und Verkehrsmittel, in Zukunft stärker genutzt werden die drei häufigsten Nennungen 
sowie drei weitere Nennungen mit hohen Indexwerten je Milieu dargestellt (Index = Werte Milieu/Wert Gesamt*100). 
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Anhang16
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Definition zentraler Begriffe (1/2)

Folgende Begriffsklärungen wurden den Befragten an entsprechender Stelle im Fragebogen angezeigt:

◼ Pedelecs sind verkehrsrechtlich Fahrrädern gleichgestellte elektrifizierte Fahrräder, 
bei denen der/die Fahrende von einem Elektroantrieb nur dann unterstützt wird, 
wenn er/sie gleichzeitig selbst in die Pedale tritt. Die Motorunterstützung wirkt 
nur bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. 

◼ Das Lastenrad ist ein Fahrrad, das der Beförderung von Lasten oder Kindern bis 
7 Jahren dient. Je nach Einsatzzweck befindet sich der Korb/ die Kiste im Sichtfeld 
des Fahrenden oder im hinteren Bereich des Fahrrads. Je nach Bauweise sind diese 
Räder mit zwei oder mehr Rädern ausgestattet. 

◼ Bei E-Bikes und S-Pedelecs handelt es sich rechtlich nicht um Fahrräder, sondern Kraftfahrzeuge. Je nach Einstufung der Kraftfahrzeuge 
kann die Höchstgeschwindigkeit bis zu 45 km/h betragen. Beim E-Bike wird der/die Fahrende vom Elektroantrieb auch dann 
unterstützt, wenn er nicht selbst in die Pedale tritt. Im Unterschied zum Pedelec müssen diese Fahrzeuge amtlich zugelassen sein. 
Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit des Führens eines Führerscheins (Mofa oder Klasse AM) und Helmpflicht.

◼ Radschnellwege sind in der Regel separat vom Autoverkehr geführt, weitgehend kreuzungsfrei, haben eine großzügige Breite zur 
Ermöglichung eines gefahrlosen Überholens oder Passierens auch von Nebeneinanderfahrenden und weisen eine hohe Belagsqualität
auf. Sie sind alleiniger oder Mitbestandteil einer Radschnellverbindung mit einer Mindestlänge von in der Regel 10 km und verbinden 
zum Beispiel Städte mit deren Umland.

◼ Fahrradstraßen dürfen nur vom Radverkehr genutzt werden, es sei denn, Zusatzzeichen erlauben eine Nutzung, auch durch andere 
Kraftfahrzeuge. Es gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der Radverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden. Zudem
ist das Nebeneinanderfahren auf diesen Verkehrswegen durch Radfahrende erlaubt.

Wurden der Kategorie „Fahrrad“ 
zugeordnet  
(z.B. bei der Frage nach der 
Nutzungshäufigkeit der 
Verkehrsmittel)
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Definition zentraler Begriffe (2/2)

Folgende Begriffsklärungen wurden den Befragten an entsprechender Stelle im Fragebogen angezeigt:

◼ Bei Elektrokleinstfahrzeugen (z.B.  Elektrotretroller, Segways) handelt es sich um kleinere Fahrzeuge, die gemäß aktuellem 
Verordnungsentwurf über einen elektrischen Antrieb mit einer Höchstgeschwindigkeit zwischen 6 und 20 km/h verfügen. Sie haben
eine Haltestange und können auch über einen Sitz verfügen. 

◼ Protected bike lanes (deutsch: Geschützte Radfahrstreifen) sind breite geschützte Radfahrstreifen, die auf der Straße neben dem Kfz-
Verkehr geführt sind. Durch eine markierte Pufferzone und eine bauliche Barriere ist der Radfahrstreifen vor dem Überfahren und 
Zuparken durch den Kfz-Verkehr geschützt. 

◼ Öffentliche Mietradsysteme sind eine Form der Fahrradvermietung, bei der die Fahrräder in der Regel an öffentlich zugänglichen 
Selbstbedienungsstationen zur Verfügung stehen. Diese Systeme werden von Unternehmen, Kommunen und Kommunalverbänden 
eingerichtet. Die Anmelde-, Ausleih- und Bezahlkonditionen unterscheiden sich dabei je nach Anbieter. Die Nutzung dieser Räder 
eignet sich besonders auf kurzen Strecken in städtischen Gebieten.
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Soziodemographie der Befragungsteilnehmenden 
Fahrrad-Monitor 2019 - Deutschland

*Stichprobe bestehend aus Personen zwischen 14 und 69 Jahren, wohnhaft in Deutschland, N = 3.053
**in Deutschland lebende Gesamtbevölkerung zwischen 14 und 69 Jahre, Quelle: Best4Planning 2018 III, n= 24.891

Angaben 
in %

Stichprobe*
Grund-

gesamtheit 
DE**

Geschlecht

Weiblich 49 49

Männlich 51 51

14-19 Jahre 9 8

20-29 Jahre 17 17

30-39 Jahre 17 17

40-49 Jahre 19 19

50-59 Jahre 22 22

60-69 Jahre 16 16

Niedrig
(Kein Schulabschluss / noch in schulischer 
Ausbildung / Hauptschule) 

33 34

Mittel
(Realschule / Mittlere Reife)

32 32

Hoch
(Abitur / Studienabschluss Uni / FH)

34 34

Angaben 
in %

Stichprobe*
Grund-

gesamtheit 
DE**

Ortsgrößenklasse (BIK)

< 20.000 Einwohner 14 13

20.000-100.000 EW 20 21

100.000-500.000 EW 30 30

> 500.000 EW 37 37

Konservativ-Etablierte 10 10

Liberal-Intellektuelle 8 8

Performer 9 9

Expeditive 10 10

Adaptiv-Pragmatische 13 13

Sozialökologische 8 8

Bürgerliche Mitte 12 12

Traditionelle 6 5

Prekäre 8 8

Hedonisten 16 16
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Soziodemographie der Radfahrenden 
Fahrrad-Monitor 2019 - Deutschland

Angaben 
in %

Rad-
fahrende*

Stich-
probe**

Grund-
gesamtheit 

DE ***

Geschlecht

Weiblich 49 49 49

Männlich 51 51 51

14-19 Jahre 10 9 10

20-29 Jahre 18 17 17

30-39 Jahre 18 17 18

40-49 Jahre 19 19 20

50-59 Jahre 21 22 22

60-69 Jahre 13 16 15

Niedrig
(Kein Schulabschluss / noch in 
schulischer Ausbildung / Hauptschule) 

29 33 41

Mittel
(Realschule / Mittlere Reife)

32 32 28

Hoch
(Abitur / Studienabschluss Uni / FH)

38 34 31

Angaben 
in %

Rad-
fahrende*

Stich-
probe**

Grund-
gesamtheit 

DE ***

Ortsgrößenklasse (BIK)

< 20.000 Einwohner 13 14 15

20.000-100.000 EW 20 20 19

100.000-500.000 EW 30 30 28

> 500.000 EW 37 37 38

Konservativ-Etablierte 10 10 10

Liberal-Intellektuelle 9 8 8

Performer 10 9 9

Expeditive 11 10 13

Adaptiv-Pragmatische 12 13 14

Sozialökologische 8 8 6

Bürgerliche Mitte 11 12 9

Traditionelle 4 6 6

Prekäre 7 8 6

Hedonisten 17 16 19

*Befragte in Deutschland, die zumindest selten mit dem Fahrrad fahren, N=2.376
**Stichprobe bestehend aus Personen zwischen 14 und 69 Jahren, wohnhaft in Deutschland, N = 3.053

***in Deutschland lebende Gesamtbevölkerung zwischen 14 und 69 Jahre, Quelle: Best4Planning 2018 III, n= 24.891
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Lesehilfe (1/3)
Ergebnisgrafiken mit Sinus-Milieus („Kartoffelgrafik“)

Anteil im Sinus-Milieu:
Im Sinus-Milieu der Expeditiven 
beträgt das Ergebnis 37%. Das 
Ergebnis ist in diesem Milieu im 
Vergleich zur Gesamtstichprobe 
stark unterdurchschnittlich -
deshalb Farbmarkierung weiß.

Anteil bei Gesamt:
In der Gesamtstichprobe beträgt 
das Ergebnis 44%.

Farbmarkierung:
Ergebnis des jeweiligen Sinus-
Milieus im Vergleich zum 
Ergebnis der Gesamtstichprobe. 
Leitgebend für die Einfärbung 
ist der jeweilige Indexwert 
eines Milieus. 

Anteil im Sinus-Milieu:
Im Sinus-Milieu der Prekären beträgt das Ergebnis 64%. Das Ergebnis ist in 
diesem Milieu im Vergleich zur Gesamtstichprobe stark 
überdurchschnittlich - deshalb Farbmarkierung braun.

© SINUS-Institut 2019
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Einfärbungen in den Tabellen-Charts

◼ 71% der Expeditiven bzw. 66% in der Gesamt-
stichprobe nutzen das Fahrrad für die Fahrt zu Schule / 
Universität. Somit ist der Wert im Sinus-Milieu der 
Expeditiven stark überdurchschnittlich.

◼ 59% der Adaptiv-Pragmatischen bzw. 66% in der 
Gesamtstichprobe nutzen das Fahrrad zum Einkaufen / 
kurze Erledigungen. Somit ist der Wert im Milieu der 
Adaptiv-Pragmatischen stark unterdurchschnittlich.

Regeln der Einfärbungen in den Tabellen-Charts

Um zu erkennen, ob Gruppen-Werte deutlich vom Wert in der 
Gesamtstichprobe abweichen, wird ein Index errechnet

- Index = 100 : Gruppen-Wert entspricht Wert der Gesamtstichprobe

- Index > 100 : Gruppen-Wert liegt über Wert der Gesamtstichprobe 
(überrepräsentiert)

- Index < 100: Gruppen-Wert liegt unter Wert der Gesamtstichprobe 
(unterrepräsentiert)

Abhängig vom Wert in der Gesamtstichprobe gelten rechtsstehende 
Index- und somit Einfärbegrenzen für Segment-Werte:

Lesehilfe (2/3)
Einfärbung der stark über- und unterdurchschnittlichen Gruppen

Ein Gruppen-Wert ist stark überdurchschnittlich bei ...
… einem Wert in der 

Gesamtstichprobe (in %) …
… und einem Index größer als

0 - 39 > 120
40 - 59 > 115
60 - 79 > 110
80 - 100 > 105

Ein Gruppen-Wert ist stark unterdurchschnittlich bei ...
… einem Wert in der 

Gesamtstichprobe (in %) …
… und einem Index kleiner als

0 - 39 < 80
40 - 59 < 85
60 - 79 < 90
80 - 100 < 95

1

2

Index = 
𝐺𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒 𝑖𝑛 %

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 𝑖𝑛 %
*100

1

2

ADA    
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◼ Folien mit Orange- / Grau- Schattierungen

– Orangeschattierung =
Werte für die oberen Kategorien (z.B. Immer / Meistens)

– Grauschattierung =
Werte für die unteren Kategorien (z.B. Eher selten / Nie)

◼ Zur Erhöhung der Lesefreundlichkeit werden keine Dezimalstellen berichtet. 
Entsprechend der Kaufmännischen Regel wurden die Dezimalstellen <x,5 abgerundet und >=x,5 aufgerundet. Damit stets 
Summen von 100% eingehalten werden, wurden bei den Ergebnissen, die aufgrund von Rundungsfehlern in Summe über 
oder unter 100% ergaben, jene Werte nicht entsprechend der Kaufmännischen Regel ab- oder aufgerundet, deren 
Dezimalstelle die geringste Abweichung zum Schwellenwert (x,5) aufwiesen.

Note 1
14%

Note 2
23%Note 3

16%

Note 4
12%

Note 5
4%

Note 6
4%

Lesehilfe (3/3)
Erklärung der verschiedenen Farbskalen und Rundungsregel
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WINDENERGIE

27.02.2020

1.000-Meter-Mindestabstand ist vom Tisch

 © picture alliance / dpa | Rolf Haid

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verabschiedet sich von der Idee eines verpflichtenden
1.000-Meter-Mindestabstands beim Bau von Windkraftanlagen. Baden-Württemberg hat sich dafür
seit Monaten eingesetzt.

Umwelt- und Energieminister Franz Untersteller hat den Vorschlag von Bundesminister Peter Altmaier
begrüßt, den Ländern die Entscheidung über Abstände von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung zu
überlassen. „Der Bundesminister lenkt endlich ein“, sagte Untersteller. „Der pauschale bundesweite
1.000-Meter-Mindestabstand ist vom Tisch. Dafür haben wir uns seit Monaten eingesetzt. Jetzt wird der
von mir initiierte Beschluss der Umweltministerkonferenz umgesetzt. Wir haben uns mit unserer Kritik
durchgesetzt. Es hat sich gelohnt, hartnäckig zu bleiben – für eine erfolgreiche Energiewende und einen
besseren Klimaschutz.“ 

Untersteller ergänzte, er hoffe, dass die Länder mit Augenmaß von ihrer Regelungskompetenz

Baden-Württemberg.de

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
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Gebrauch machen. Nur dann erfülle der Vorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums auch seinen
Zweck: den Ausbau der Windkraft voranzubringen. „Wir haben in Baden-Württemberg gute Erfahrungen
mit einer flexiblen Regelung gemacht. Wir haben einen planerischen Richtwert von 700 Metern Abstand
einer Anlage zur Wohnbebauung. Die Kommunen haben aber die Möglichkeit, im Einzelfall nach oben
oder nach unten abzuweichen.“

Sollten einzelne Bundesländer jetzt sogar größere Abstände als 1.000 Meter festlegen, wären die
Ausbauziele für die Windkraft und damit der Klimaschutz weiter akut gefährdet, so Untersteller.
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Förderprogramm „Mehr Natur in Friedrichshafen“ 

Richtlinie zur Förderung  

der biologischen Vielfalt im Stadtgebiet 

 

Stand März 2019 
 

 

Stadt Friedrichshafen 

Amt für Stadtplanung und Umwelt 

Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt (SU-Umwelt) 

Eckenerstraße 11, 88046 Friedrichshafen 

Tel. 07541 203-2191, umwelt@friedrichshafen.de 

www.umwelt.friedrichshafen.de 

 

 

1. Allgemeines 

Gefördert werden Maßnahmen zur Förderung und zum Erhalt der biologischen 

Vielfalt im Stadtgebiet Friedrichshafen. 

 

1.1 Gegenstand dieser Förderrichtlinie 

Die Stadt Friedrichshafen gewährt Zuwendungen für: 

A Naturnahe Bepflanzung von Gärten 

B Dachbegrünung und Entsiegelung 

C Fassadenbegrünung 

D Anlage von Biotopen und Wohnstätten für Tiere 

 

1.2 Empfänger der Zuwendung 

(1) Eigentümer/-gemeinschaften inkl. Baugesellschaften von Wohngebäuden und 

gewerblichen Liegenschaften 

(2) Mieter und Pächter eben dieser Gebäude 

(3) Vereine, Initiativen, Kirchen und gemeinnützigen Institutionen 

Das Programm gilt nicht für die Beteiligungs- und Stiftungsunternehmen der Stadt 

Friedrichshafen.  

mailto:umwelt@friedrichshafen.de
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1.3 Allgemeine Zuwendungsbestimmungen 

(1) Zuwendungen nach dieser Richtlinie werden nur auf schriftlichen Antrag 

gewährt. Für die Antragstellung ist der bestehende Vordruck zu verwenden. 

Diesen erhalten Sie unter www.förderprogramme.friedrichshafen.de oder in der 

Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt der Stadt Friedrichshafen.  

(2) Gefördert werden Neuanlagen sowie Umgestaltungen.  

(3) Zuwendungen werden nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel gewährt. Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der 

Zuwendung besteht nicht. 

(4) Als Antragsteller müssen Sie Eigentümer, Mieter, Pächter oder 

Bevollmächtigter der Fläche sein. Es obliegt dem Antragsteller, ggf. das 

Einvernehmen über die Maßnahmen mit dem Eigentümer/den Miteigentümern 

der Fläche sicherzustellen. Eine Haftung der Stadt Friedrichshafen ist 

ausgeschlossen.  

(5) Über die Bewilligung von Zuwendungen nach dieser Richtlinie entscheidet die 

Stadt Friedrichshafen. Der Antrag muss vor Maßnahmenbeginn gestellt sein; 

die Beauftragung von Leistungen gilt bereits als Maßnahmenbeginn. 

(6) Maßnahmen nach Ziffer 1.1 im Sinne der Richtlinie sind mit der 

Umweltabteilung abzustimmen und werden nach deren Umsetzung zur 

Abrechnung, ggf. vor Ort, abgenommen.  

(7) In besonderen ökologischen oder mit öffentlichem Interesse begründeten 

Einzelfällen kann von der Förderhöchstgrenze abgewichen werden.  

(8) Maßnahmen, die auf Grundlage einer öffentlichen und/oder rechtlichen 

Verpflichtung durchzuführen sind, z.B. als Bauauflagen, sind von der Förderung 

ausgenommen.  

(9) Die Maßnahmen dürfen Festsetzungen eines Bebauungsplanes und 

gesetzlichen Bestimmungen des Naturschutzrechts nicht widersprechen.  

(10) Die Maßnahmen sind auf Dauer anzulegen und müssen im Sinne der 

Nachhaltigkeit mindestens fünf Jahre bestehen bleiben.  

(11) Der Anspruch auf Förderung erlischt nach 18 Monaten. Die Frist beginnt mit 

Datum des Bewilligungsschreibens. In begründeten Fällen kann diese Frist auf 

Antrag einmalig um maximal 6 Monate verlängert werden.  

(12) Zuschüsse werden erst ab einer Höhe von 100 € ausgezahlt oder in Form von 

Sachleistungen gewährt (Bagatellgrenze). 

 

1.4 Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt ab 1. April 2019 in Kraft.  
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A. Naturnahe Bepflanzung von Gärten 

A.1 Gegenstand der Förderung 

Die Förderung umfasst die Kosten für heimisches Saatgut für mehrjährige 

Blühflächen und für heimische Pflanzen inklusive Heckensträucher und Bäume. Es 

dürfen nur Pflanzen und Gehölze aus der Empfehlungsliste verwendet werden. Eine 

Kombination mit Förderpunkt D ist wünschenswert.  

Handreichungen zur Vorbereitung, Anlage und Pflege von Naturgärten finden Sie 

unter www.förderprogramme.friedrichshafen.de  „Mehr Natur“. 

 

A.2 Form und Höhe der Zuwendung 

Die Förderhöchstsumme pro Objekt und Maßnahme beträgt insgesamt 1.000 €.  

Aufwendungen werden zu 90% gefördert. Zu den Kosten zählen Saatgut und  

Pflanzmaterial sowie Arbeitsleistungen. Hierfür müssen Rechnungen eingereicht 

werden. Eigenleistungen werden entsprechend der Ehrenamtsentschädigung mit 

derzeit 15 €/h zu 50% gefördert. Hierzu müssen Stundenauflistungen eingereicht 

werden. 

Förderfähiges Saat- und Pflanzgut kann vom Antragsteller selbst beschafft werden, 

oder wenn ausreichende Mengen zusammen kommen, von der Stadt über 

Sammelbestellungen beschafft werden. 

 

A.3 Verfahren 

(1) Die Stadt Friedrichshafen erfasst alle Anträge nach Eingang und prüft diese auf 

Eignung zur Förderung der biologischen Vielfalt im Siedlungsbereich des 

Stadtgebiets Friedrichshafen.  

(2) Erst nach Eingangsbestätigung kann mit den Maßnahmen begonnen werden.  

(3) Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt, wenn die Maßnahme umgesetzt ist. 

Der Antragsteller teilt den Abschluss der Maßnahmen mit und legt die 

zugehörigen Rechnungen/Zeitaufstellungen vor. Nach Abnahme der 

Maßnahmen, ggf. vor Ort, werden die Zuschüsse angewiesen.  
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B. Dachbegrünung und Entsiegelung 

B.1 Gegenstand der Förderung 

 Die Förderung umfasst die Anlage von Dachbegrünungen auf Neubauten sowie die 

Nachrüstung vorhandener Dächer mit arten- und strukturreicher Begrünung.  

Gefördert werden auch Flächenentsiegelungen mit der Herstellung 

versickerungsfähiger Flächenbeläge. Förderfähige wasserdurchlässige Beläge sind 

extensive Wiesen und blumenreiche Schotterrasen. Die Pflanzung von großkronigen 

Laubbäumen im Zuge einer Entsiegelung wird ebenfalls gefördert. 

Eine Mindestfläche von 15 m2 muss begrünt bzw. entsiegelt werden. Gefördert wird 

die Beratung durch einen qualifizierten Anbieter, Pflanzen, Material und 

Arbeitsleistungen zur fachgerechten Ausführung. Eine Kombination mit Förderpunkt 

D ist wünschenswert. 

Handreichungen zur Vorbereitung, Anlage und Pflege von Gründächern und 

Entsiegelungen finden Sie unter www.förderprogramme.friedrichshafen.de   

„Mehr Natur“. 

 

B.2 Form und Höhe der Zuwendung 

 Die Förderhöchstsumme pro Objekt und Maßnahme beträgt insgesamt 2.000 €. 

Aufwendungen werden zu 90% gefördert. Zu den Kosten zählen Substrat, Saatgut,  

Pflanzmaterial, ggf. Entsorgungskosten sowie Arbeitsleistungen (inkl. 

Beratungskosten). Hierfür müssen Rechnungen eingereicht werden. Eigenleistungen 

werden entsprechend der Ehrenamtsentschädigung mit derzeit 15 €/h zu 50% 

gefördert. Hierzu müssen Stundenauflistungen eingereicht werden. 

Förderfähiges Saat- und Pflanzgut kann vom Antragsteller selbst beschafft werden, 

oder wenn ausreichende Mengen zusammen kommen, von der Stadt als 

Sammelbestellung beschafft werden. 

.  

B.3 Verfahren 

(1) Die Stadt Friedrichshafen erfasst alle Anträge nach Eingang und prüft diese auf 

Eignung zur Förderung der biologischen Vielfalt im Siedlungsbereich des 

Stadtgebiets Friedrichshafen.  

(2) Erst nach Eingangsbestätigung kann mit den Maßnahmen begonnen werden.  

(3) Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt, wenn die Maßnahme umgesetzt ist. 

Der Antragssteller teilt den Abschluss der Maßnahmen mit und legt die 

zugehörigen Rechnungen/Zeitaufstellungen vor. Nach Abnahme der 

Maßnahmen, ggf. vor Ort, werden die Zuschüsse angewiesen.  
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C. Fassadenbegrünung 

C.1 Gegenstand der Förderung 

Die Förderung umfasst die Anlage von boden- und wandgebundenen 

Fassadenbegrünungen. Es dürfen nur Pflanzen und Gehölze aus der 

Empfehlungsliste verwendet werden. Das Mindestvolumen für das durchwurzelte 

Bodensubstrat beträgt 4 m3. Etwaige Konflikte mit dem Denkmalschutz sind vor der 

Antragstellung auszuschließen. Eine Kombination mit Förderpunkt D ist 

wünschenswert. 

Handreichungen zur Vorbereitung, Anlage und Pflege von Fassadenbegrünung 

finden Sie unter www.förderprogramme.friedrichshafen.de  „Mehr Natur“. 

 

C.2 Form und Höhe der Zuwendung 

Die Förderhöchstsumme pro Objekt und Maßnahme beträgt insgesamt 1.000 €. 

Aufwendungen werden zu 90% gefördert. Zu den Kosten zählen Saatgut und  

Pflanzmaterial sowie Arbeitsleistungen. Hierfür müssen Rechnungen eingereicht 

werden. Eigenleistungen werden entsprechend der Ehrenamtsentschädigung mit 

derzeit 15 €/h zu 50% gefördert. Hierzu müssen Stundenauflistungen eingereicht 

werden. 

Förderfähiges Saat- und Pflanzgut kann vom Antragsteller selbst beschafft werden, 

oder wenn ausreichende Mengen zusammen kommen, von der Stadt als 

Sammelbestellung beschafft werden. 

 

C.3 Verfahren 

(1) Die Stadt Friedrichshafen erfasst alle Anträge nach Eingang und prüft diese auf 

Eignung zur Förderung der biologischen Vielfalt im Siedlungsbereich des 

Stadtgebiets Friedrichshafen.  

(2) Erst nach Eingangsbestätigung kann mit den Maßnahmen begonnen werden. 

(3) Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt, wenn die Maßnahme umgesetzt ist. 

Der Antragssteller teilt den Abschluss der Maßnahmen mit und legt die 

zugehörigen Rechnungen/Zeitaufstellungen vor. Nach Abnahme der 

Maßnahmen, ggf. vor Ort, werden die Zuschüsse angewiesen.  
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D. Anlage von Biotopen zur Förderung bestimmter Tierarten 

D.1 Gegenstand der Förderung 

Gefördert werden Maßnahmen zur Anlage von Biotopen und Wohnstätten tierischer 

Stadtbewohner (siehe Punkt D.2). Die Förderung umfasst die Kosten für Material und 

ggf. für die Ausführung. Maßnahmen in Förderpunkt D können mit Maßnahmen in A 

bis C gekoppelt sein, um zu gewährleisten, dass das Umfeld des gestalteten Biotops 

tierfreundlich ist.  

Handreichungen zur Vorbereitung, Anlage und Pflege von Vogel- und 

Fledermauskästen, Naturteichen, Insektenhotels und Trockenbiotopen finden Sie 

unter www.förderprogramme.friedrichshafen.de  „Mehr Natur“. 

 

D.2 Form und Höhe der Zuwendung 

Die Förderhöchstsumme für Modul D beträgt insgesamt 1.000 €. 

Förderbare Materialien können vom Antragsteller selbst bestellt werden, oder von der 

Stadt als Sammelbestellung beschafft werden. Bei Eigenbeschaffung müssen als 

Nachweis Rechnungen eingereicht werden.  

Modul Fledermäuse 

 

Wir bezuschussen zu 100 % bis maximal 200 €: 

 Kauf bzw. Material für externe Fledermauskästen,  

 die Anlage von Spaltenquartieren integriert in die Fassade als Teil einer 

Gebäudesanierung,  

 die Anlage von Wärmeglocken und Spaltenquartieren in Dachböden.  

Modul Vögel 

 

Wir bezuschussen zu 100 % bis maximal 200 €: 

 Vogelnisthilfen (Halbhöhlenbrüter wie Grauschnäpper und Höhlenbrüter wie 

Meisen, Spatzen und Stare),  

 Mehlschwalben-Nisthilfen (inkl. Kotbrettchen) und Mauersegler-Nisthilfen an 

Gebäuden,  

 die Anlage von Spaltenquartieren integriert in die Fassade als Teil einer 

Gebäudesanierung.  

Modul Stein- und Trockenbiotope für Eidechsen und Schmetterlinge 

 

Wir bezuschussen die Anlage von Biotopen wie Steingärten, Trockenmauern, 

Lesesteinhaufen und den dafür benötigten Pflanzen, den Kauf eines fachgerecht 

hergestellten Insektenhotels oder die Materialien zum Bau eines solchen Hotels, 

sowie dafür benötigte Arbeitsleistungen. 

Die Förderhöchstsumme pro Objekt und Maßnahme beträgt insgesamt 500 €. 
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Aufwendungen werden zu 90% gefördert. Zu den Kosten zählen Stein- und  

Pflanzmaterial sowie Arbeitsleistungen. Hierfür müssen Rechnungen eingereicht 

werden. Eigenleistungen werden entsprechend der Ehrenamtsentschädigung mit 

derzeit 15 €/h zu 50% gefördert. Hierzu müssen Stundenauflistungen eingereicht 

werden. 

Förderfähiges Saat- und Pflanzgut kann vom Antragsteller selbst beschafft werden, 

oder wenn ausreichende Mengen zusammen kommen, von der Stadt als 

Sammelbestellung beschafft werden. 

Modul Feuchtbiotope (inkl. Kleingewässer) für Frösche, Kröten und Libellen 

 

Wir bezuschussen die Anlage eines naturnah gestalteten Kleingewässers sowie den 

Kauf der dafür benötigten Materialien und Pflanzen, sowie dafür die benötigte 

Arbeitsleistungen. 

Die Förderhöchstsumme pro Objekt und Maßnahme beträgt insgesamt 500 €. 

Aufwendungen werden zu 90% gefördert. Zu den Kosten zählen Teich- und  

Pflanzmaterial sowie Arbeitsleistungen. Hierfür müssen Rechnungen eingereicht 

werden. Eigenleistungen werden entsprechend der Ehrenamtsentschädigung mit 

derzeit 15 €/h zu 50% gefördert. Hierzu müssen Stundenauflistungen eingereicht 

werden. 

Förderfähiges Saat- und Pflanzgut kann vom Antragsteller selbst beschafft werden, 

oder wenn ausreichende Mengen zusammen kommen, von der Stadt als 

Sammelbestellung beschafft werden.  

D.3 Verfahren 

(1) Die Stadt Friedrichshafen erfasst alle Anträge nach Eingang und prüft diese auf 

Eignung zur Förderung der biologischen Vielfalt im Siedlungsbereich des 

Stadtgebiets Friedrichshafen.  

(2) Erst nach Eingangsbestätigung kann mit den Maßnahmen begonnen werden. 

(3) Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt, wenn die Maßnahme umgesetzt ist. 

Der Antragssteller teilt den Abschluss der Maßnahmen mit und legt die 

zugehörigen Rechnungen/Zeitaufstellungen vor. Nach Abnahme der 

Maßnahmen, ggf. vor Ort, werden die Zuschüsse angewiesen.   
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Anlagen: 

I. Handreichung zur naturnahen Bepflanzung von Gärten 

II. Handreichung zur Dachbegrünung 
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A. Naturnahe Bepflanzung von Gärten 

B. Dachbegrünung und Entsiegelung 

C. Fassadenbegrünung 

D. Anlage von Biotopen für Tiere 



Mit Förderung des
Einbruchschutzes

Stadt Friedrichshafen  
Amt für Stadtplanung und Umwelt 
Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt

12. Fassung, 16. September 2020

Klimaschutz durch  
Energiesparen
Förderrichtlinie der Stadt Friedrichshafen



2 3September 2020 September 2020

Klimaschutz durch Energiesparen
Förderrichtlinie der Stadt Friedrichshafen

Klimaschutz durch Energiesparen
Förderrichtlinie der Stadt Friedrichshafen

1 Klimaschutz und Energie 

1.1 Warum Energie sparen?
Die Welt deckt ihren Energiebedarf zu 90 % aus fossilen 
Quellen. Die Darstellung zeigt die weltweite Ölförderung 
und deren Rückgang in den nächsten Jahrzehnten. Die 
Nachfrage nach Öl wird jedoch, wie der Weltenergie
ausblick WEO 2006 der Inter nationalen Energie Agentur 
verdeutlicht, weit über das verfügbare Angebot steigen. 
Dabei gilt die allgemeine Regel:  
5 % Verknappung eines Rohstoffs führen zu einer  
Verdoppelung des Preises.

Die vom Menschen maßgeblich mitverursachte globale  
Klimaveränderung als Folge der Verbrennung von Erdöl, 
Gas und Kohle führt auch bei uns am Bodensee zu 
höheren Temperaturen, unsteten Niederschlägen und 
stärkeren Unwettern mit erheblichen Auswirkungen auf 
Mensch und Natur, Land- und Forstwirtschaft. Daher 
müssen wir den Kohlendioxid-Ausstoß, der in erster Linie 
für den Treibhauseffekt verantwortlich ist, auf Dauer dras-
tisch einschränken.

Mit dem Förderprogramm der Stadt Friedrichshafen
wollen wir 
•  Beiträge zu Energieeffizienz und Klimaschutz leisten,
•  innovative Energietechnik einschließlich der 

Elektromo bilität fördern und eine nachhaltige Energie
versorgung für uns und unsere Kinder sichern,

•   die Wohn- und Lebensqualität in Friedrichshafen 
erhöhen,

•  heimische Arbeitsplätze sichern. 

Inhaltsverzeichnis 
 
1 Klimaschutz und Energie 3
 1.1 Warum Energie sparen? 3
 1.2 Wo liegen die Verluste Ihres Hauses? 4 

2 Einbruchschutz 5
 
3 Förderumfang und Antragstellung 6
 3.1 Was fördert die Stadt Friedrichshafen? 6
 3.2 Wer kann Zuschüsse beantragen? 8
 3.3 Welche Unterlagen müssen eingereicht werden? 8
 3.4 Mindestinvestition und höchstmögliche  
  Förderung je Antrag 10
 3.5 Antragstellung 11
 3.6 Wann dürfen Sie mit Ihren Maßnahmen beginnen? 11
 
4 Antragsprüfung und Bewilligung der Zuschüsse 12

5 Ausführung der Maßnahmen und Auszahlung  
   der Zuschüsse 12 

6 Pflichten des Antragstellers 13 

7 Förderfähige Maßnahmen 14
 7.1 Energieberatung 14
 7.2 Wärmedämmung  14
 7.3 Heizung und Lüftung 16
 7.4 Solaranlagen  18
 7.5 Effizienz- und Passivhäuser 18
 7.6 Eigenstrom-Nutzung mit Speicherung 19
 7.7 Elektromobilität 20
 7.8 Einbruchschutz 20

9 Ansprechpartner, Beratung und 
   weitere Förderprogramme 22



4 5September 2020 September 2020

Klimaschutz durch Energiesparen
Förderrichtlinie der Stadt Friedrichshafen

Klimaschutz durch Energiesparen
Förderrichtlinie der Stadt Friedrichshafen

1.2 Wo liegen die  Verluste Ihres Hauses?

Energieverluste eines durchschnittlichen Gebäudes aus 
den 1960er Jahren:

Der Heizverbrauchskennwert Ihres Hauses ist schnell 
ermittelt: 
Die Umrechnung: 1 Liter Öl = 1m3 Erdgas = 10 kWh 
1. Schritt   
Sie heizen mit Heizöl und verbrauchen:  
____________  Liter / Jahr x 10 = ___________  kWh / a 
Sie heizen mit Erdgas und verbrauchen: 
____________  m3 /Jahr   x 10 = ____________  kWh / a 
Wenn Sie mit der Heizung auch Warmwasser erzeugen: 
2. Schritt   
1.000 kWh x _______  Anzahl Personen = ______  kWh / a 
3. Schritt 
Trifft der 2. Schritt zu, ziehen Sie das Ergebnis Schritt 2  
von Schritt 1 ab: 
Zwischensumme = ______________________  kWh / a 
4. Schritt – Ihr Heizverbrauchskennwert!  
Teilen Sie das Ergebnis von Schritt 1 oder die Zwischen
summe von Schritt 3 durch die Wohnfläche in m2: 
Zwischensumme = __________  kWh / a /  
________  m2 Ergebnis:  ________  = Heizverbrauchs
kennwert in kWh pro m2 und Jahr

Dach: 15-30%

Heizung: 10-30%

Fenster:
10-25%

Lüftung:
10-20%

Wand:
10-30%

Boden:
5-15%

Dieser Kennwert bietet allerdings nur eine erste Schätzung.  
Dabei wurde z. B. nicht berücksichtigt, dass es milde und 
kalte Winter gibt. Einen genaueren Energieverbrauchskenn
wert kann Ihnen ein Energieberater ermitteln. Dennoch 
gibt Ihnen der ermittelte Wert einen ersten Anhaltspunkt.

Der Heizverbrauchskennwert Ihres Hauses und die  
Folgerungen (Angaben in kWh / m2 und Jahr):

 200 – 300: Sie verheizen Ihre 
   Wärme dämmung!
   Sofortmaßnahmen erforderlich

 170 – 200: Dringender Handlungs  
   bedarf für Gebäudehülle
   und Heizung

 100 – 170:  Die meisten Maßnahmen  
   lohnen sich schon 
  
  < 100: Gutes energetisches Niveau

  40 – 70: Aktuelles Neubauniveau
  20 – 30: KfW-Effizienzhaus 55
  15 – 25: KfW-Effizienzhaus 40 / 40 plus
  15 – 20: Passivhaus

2 Einbruchschutz

Seit Jahren beschäftigen Wohnungseinbrüche Kommu
nen und Polizeibehörden. Gemeldete Vorfälle schlagen 

sich mit einem gewich
tigen Anteil in den 
Kriminalstatistiken 
nieder. Die Stadt 
Friedrichshafen bietet 
deshalb ihren Bürge
rinnen und Bürgern 
einen Anreiz, das 
eigene Zuhause noch 
sicherer zu machen. 

hoch

mittel

gering

300

200

100

0 

Quelle: „Polizeiliche Kriminalprävention“
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Die Beratung erfolgt durch die kriminalpolizeiliche Bera
tungsstelle Friedrichshafen (Adresse siehe Kapitel 9).  

Einbruchsichere Fenster und Außentüren sollen zu mehr 
Schutz und Sicherheit beitragen.

Weitere Hinweise zur Förderung des Einbruchschutzes 
 finden sich in den Kapiteln 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 und 7.8.

 
3 Förderumfang und Antragstellung

3.1 Was fördert die Stadt Friedrichshafen?  
Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushalts
mittel fördert die Stadt Friedrichshafen die aufgeführten 
Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Verwendung 
erneuerbarer Energie einschließlich einer vorausgehen-
den Energieberatung sowie die Elektromobilität. Neu im 
Programm ist die Förderung des Einbruchschutzes. Eine 
Förderung gesetzlich vorgeschriebener Maßnahmen wird 
ausgeschlossen.

Die Förderung gilt in erster Linie für Wohngebäude. 
Voraussetzung ist daher, dass die Gebäude in der Regel  
überwiegend zu Wohnzwecken genutzt werden. Dies ist 
für die Förderung von Wärmedämmmaßnahmen zwin
gend. Der Einsatz erneuerbarer Energie, wie Holz- oder 
Solarenergie, und effiziente innovative Energietechnik, 
wie Lüftung mit Wärmerückgewinnung oder Kraftwär
mekoppelung, werden auch für nicht zu Wohnzwecken 
genutzte Gebäude oder Grundstücke gefördert.

Wohngebäude – Bestand vor 2002 
Maßnahmen der Wärmedämmung (Dach, Außenwand, 
Kellerdecke) und solarthermische Anlagen werden nur für 
Gebäude gefördert, die vor 2002 genehmigt wurden (Alt
bestand; maßgeblich ist das Jahr der Baugenehmigung). 
Wird durch diese Dämmmaßnahmen der KfW-Effizienz
haus-Standard 70, 55 oder 40 erreicht, gewährt die Stadt 
einen zusätzlichen Bonus.

Wohngebäude – Bestand und Neubau 
Alle anderen Maßnahmen werden auch für jüngere 
Gebäude und Neubauten gefördert. Die Förderung 
der Eigenstrom-Nutzung mit Speicherung wird nur bei 
Wohngebäuden gefördert, die vor 2016 genehmigt wur
den. Auch thermische Solaranlagen für Warmwasser und/
oder Heizungsunterstützung werden für Wohngebäude 
gefördert, die vor 2016 errichtet worden sind.

Passivhäuser und KfW-Effizienzhäuser 40 und 40 plus 
werden pauschal gefördert. Die Pauschale beinhaltet 
die Förderung aller für diese Haustypen erforderlichen 
Maßnahmen inkl. der Energieberatung und und der 
Eigenstrom-Nutzung mit Speicherung.

Elektromobilität 
Die Förderung der Elektromobilität gilt für in Friedrichsha
fen ansässige Privatpersonen, Kleinunternehmer, Vereine 
und gemeinnützige Organisationen. Diese Förderung ist 
zusätzlich zur Maximalförderung möglich. 

Einbruchschutz  
Nur Gebäude, die überwiegend zu Wohnzwecken 
genutzt werden, sind förderfähig. Gefördert werden Au
ßentüren und Fenster bzw. Balkon- und Terrassentüren, 
die von einem festen Untergrund von außen direkt und 
ohne Leiter erreichbar sind. Dies gilt auch für Fenster bzw. 
Balkontüren im 1. OG, die über Balkone erreichbar sind. 

Die Förderung umfasst die Nachrüstung vorhandener 
Außentüren bzw. Fenster in Wohngebäuden ohne ener
getische Mindeststandards und der Austausch/Einbau 
von Fenstern bzw. Außentüren in bestehenden sowie neu 
errichteten Wohngebäuden mit energetischen Mindest
standards dieses Förderprogramms (UW-Wert für das 
gesamte Fenster von 0,9 W/(m²*K) und UW-Wert für die 
gesamte Außentüre 1,0 W/(m²*K)). Förderfähig nach die
ser Richtlinie ist auch die Sicherung von Fenstern durch 
geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Gitter bzw. 
Gitter, die nach der VdS-Sicherungsrichtlinie 691 gefertigt 
und montiert werden.
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Eine Energieberatung ist nur erforderlich, wenn der An
tragsteller über den Einbruchschutz hinaus energetische 
Maßnahmen plant. In Kombination mit Energiemaßnah
men wird der Zuschuss zum Einbruchschutz zusätzlich 
gewährt.

Voraussetzung für eine Förderung des Einbruchschutzes, 
einerlei ob ohne oder mit Energiesparmaßnahmen, ist der 
Nachweis einer Beratung durch die kriminalpolizeiliche 
Beratungsstelle Friedrichshafen und die Umsetzung min
destens einer der empfohlenen Maßnahmen. Außerdem 
sind die im Beratungsprotokoll aufgeführten technischen 
Anforderungen an die Ausführung zwingend einzuhalten 
(siehe Abschnitt 3.2 des Antragformulars).

3.2 Wer kann Zuschüsse beantragen?

Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen 
des privaten Rechts als Eigentümer von Gebäuden und 
Grundstücken sowie Elektrofahrzeugen, die im Gebiet 
der Stadt Friedrichshafen registriert sind. Bei Anträgen von 
Mietern ist die Zustimmung des Eigentümers erforderlich.

Wer die Zusatzförderung B des Baukindergeldes der Stadt 
Friedrichshafen bezieht oder bezogen hat, kann für das 
gleiche Objekt keinen Zuschuss aus diesem Programm 
beantragen.

Das Programm gilt nicht für Gebäude/Wohnungen/Elek
trofahrzeuge, die im Besitz der Stadt Friedrichshafen und 
ihrer Beteiligungs- sowie Stiftungsgesellschaften sind.

3.3 Welche Unterlagen müssen eingereicht werden?

Energiemaßnahmen 
Dem vollständig ausgefüllten Antragsformular sind 
Angebote bzw. Kostenvoranschläge des Handwerks oder 
der Kostenanschlag nach DIN 276 des Architekten bzw. 
Energieberaters beizufügen. Aus diesen Unterlagen muss 
eindeutig hervorgehen, dass die in diesen Richtlinien 
definierten Förderbedingungen erfüllt werden. Entspre
chendes gilt für Elektrofahrzeuge.

Bei Beantragung eines KfW-Effizienzhauses 40, 40 plus 
oder Passivhauses müssen zusätzlich als Nachweis die 
Energie-Kennwert berechnung nach der gültigen EnEV 
oder der gültige Passiv hausnachweis (PHPP) und zusätz
lich (sofern beantragt) die Förderzusage der KfW beige
legt werden.

Thermische Solaranlagen werden nur in Verbindung mit 
einem Wärmemengenzähler gefördert. Außerdem ist 
Voraussetzung, dass nach der Inbetriebnahme der So
laranlage ein SolarCheck der Verbraucherzentrale Baden 
Württemberg durchgeführt wird. Dieser Check kostet 
30 – 40 EUR und wird ganz bezuschusst. Der SolarCheck 
dient zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion 
der Solaranlage, deckt Schwachstellen auf und zeigt, wie 
sich die Wirkungsweise der Anlage optimieren lässt. 

Einbruchschutz
Ohne Nachweis einer fachkundigen und unabhängigen 
Energieberatung ist eine städtische Förderung nicht 
möglich. Die Energieberatung muss im Antragsformular 
bescheinigt werden. Kostenpflichtige Beratungen können 
bezuschusst werden, wenn mindestens eine der emp
fohlenen förderfähigen Maßnahmen umgesetzt und die 
Mindestinvesti tion erreicht wird.

Ist ausschließlich der Einbruchschutz beabsichtigt, ist eine 
Energieberatung nicht erforderlich, jedoch eine Beratung 
durch die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Friedrichs
hafen nachzuweisen.

Elektromobilität
Bei Elektromobilität ist keine Energieberatung notwendig.

Zur Auszahlung der bewilligten Zuschüsse müssen Ko
pien der Rechnungen und Zahlungsnachweise vorgelegt 
werden.  
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Elektromobilität  
Der Zuschuss beträgt max. 1.000 EUR. Die Investition für 
Elektrofahrzeuge muss mindestens 1.000 EUR betragen. 
Elektroautos werden ab 16.09.2020 nicht mehr bezu
schusst.

Die Zuschüsse sind eine freiwillige Leistung der Stadt 
Friedrichshafen, auf die auch bei Vorliegen aller Voraus
setzungen kein Rechtsanspruch besteht.

3.5 Antragstellung

Die Antragsunterlagen erhalten Sie im Amt für Stadtpla
nung und Umwelt, Abteilung Landschaftsplanung und 
Umwelt der Stadt Friedrichshafen, bei der Energieagen
tur Bodenseekreis und der kriminalpolizeilichen Bera
tungsstelle Friedrichshafen sowie im Internet (Adressen 
siehe Seite 18).

Die vollständig ausgefüllten Antragsunterlagen sind bei 
der Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt der 
Stadt Friedrichshafen einzureichen.

3.6 Wann dürfen Sie mit Ihren Maßnahmen beginnen?

Die vorgesehenen Maßnahmen dürfen zum Zeitpunkt  
der Antragstellung noch nicht begonnen sein.  

Achtung:  Mit Auftragserteilung an einen Handwerks-
  oder Fahrzeug-Betrieb gilt die Maßnahme 
  bereits als begonnen!

Nach Eingang des vollständig ausgefüllten Antrags 
einschließlich der erforderlichen Unterlagen erhalten 
Sie die Projektnummer und die Freigabe zum Beginn der 
Maßnahmen. Daraus resultiert allerdings kein Rechtsan
spruch auf eine Bewilligung und Auszahlung der Förder
beiträge.

3.4  Mindestinvestition und höchstmögliche  
 Förderung je Antrag

Energiemaßnahmen
Ihre Investitionen für die förderfähigen Maßnahmen  
– ein schließlich einer kostenpflichtigen Energieberatung – 
müssen mindestens 5.000 EUR betragen.

Sie können max. 4.000 EUR Zuschuss je Antrag zuzüglich 
bestimmter Boni und ggf. den Zuschuss für die Eigen
strom-Nutzung mit Speicherung sowie den Zuschuss für 
Elektrofahrzeuge erhalten. 

Boni erhalten Sie bei Bestandsgebäuden bis Bauantrag vor 
2002
•   für den Einbau von nachhaltigen Dämmstoffen bei 

Dach und Außenwanddämmung zusätzlich zur 
 Maximalförderung von 4.000 EUR, 

•  für das Erreichen eines KfWEffizienzhauses 70, 55 
bzw. 40 zusätzlich zu der Maximalförderung von 
4.000 EUR.

Einbruchschutz 
Der Zuschuss beträgt pro beweglichem Fenster oder 
Türflügel unabhängig von der Größe 50 EUR. Die Investi
tion für die förderfähigen Maßnahmen muss mindestens 
2.000 EUR betragen. Sie können bis zu 1.000 EUR für 
eine Wohnung bzw. für ein Ein-/Zweifamilienhaus oder 
max. 2.000 EUR für ein Mehrfamilienhaus erhalten. 

Gleichartige Maßnahmen werden je Gebäude nur einmal  
bezuschusst, es sei denn, es handelt sich um klar getrennte 
Gewerke / Anlagen. Entsprechend werden Elektrofahr
zeuge (Elektroroller und Lastenräder mit Elektrounterstüt
zung) je Antragsteller nur einmal gefördert, bei Gewerbe-
treibenden einmalig bis maximal zwei Roller und zwei 
Lastenräder; die Anträge dafür können auch zeitversetzt 
gestellt werden.
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4 Antragsprüfung und Bewilligung  
 der Zuschüsse

(1) Vollständig ausgefüllte Anträge mit den erforderlichen 
Unterlagen werden in der Reihenfolge des Eingangs-
datums bearbeitet. 

(2) Die Bewilligung der Zuschüsse erfolgt nach Maßgabe 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und 
unter der Voraussetzung, dass die in den Richtlinien 
genannten Förderbedingungen erfüllt sind. Die Bewilli
gung wird dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt.

(3) Die bewilligten Beträge sind Höchstbeträge.

(4) Die Erneuerung von Fenstern mit einem U
W

Wert  
für das ganze Fenster höher als 0,9 wird nur noch im  
Rahmen des Schallschutzprogrammes der Stadt  
Friedrichshafen gefördert. Die Anträge müssen an  
das Bauordnungsamt, Charlottenstraße 12, Telefon  
0 75 41 / 2 03-47 01 gestellt werden.

(5) Der Antragsteller hat zu prüfen, ob die Förderrichtlinien 
anderer Institutionen, bei denen er sich auch um  
Zuschüsse beworben hat, eine Kumulierung erlauben.

(6) Maßnahmen, zu denen der Antragsteller rechtlich  
verpflichtet ist, werden nicht bezuschusst.

5 Ausführung der Maßnahmen und 
 Auszahlung der Zuschüsse

(1) Die Ausführung der bewilligten Maßnahmen geschieht 
in der Regel durch das Fachhandwerk. Die Investi
tionskosten umfassen Material und Montage sowie 
alle damit zusammenhängenden Leistungen. Im Falle 
von Eigenleistungen werden nur die durch Rechnung 
belegten Sachaufwendungen bezuschusst.

(2) Es sind nur tatsächlich abgerechnete Kosten 
förderungs würdig. Die Rechnungen einschließlich der 
Zahlungsnachweise müssen der Stadt Friedrichsha
fen spätestens 24 Monate nach der Zuschussbewil
ligung vorgelegt werden. In begründeten Fällen auf 
rechtzeitigen schriftlichen Antrag 36 Monate. 

(3) Die Auszahlung des Förderbetrags erfolgt an den 
Antrag steller, aufgerundet auf volle Euro-Beträge, 
entsprechend den durchgeführten Maßnahmen. 

(4) Die finanzielle Förderung wird als einmaliger, nicht  
rückzahlbarer Zuschuss gewährt.

6 Pflichten des Antragstellers

(1) Haus- bzw. Wohnungseigentümer haben ihre Mieter  
rechtzeitig auf die beabsichtigten Maßnahmen und  
etwaige Mieterhöhung hinzuweisen.

(2) Sanierungskosten, die durch städtische Zuschüsse  
abgedeckt werden, dürfen nicht als Grundlage für eine 
Mieterhöhung herangezogen werden. Die Mieterhö-
hungsbestimmungen des Modernisierungs- und 
Energieeinspargesetzes sind zu beachten.

(3) Zuschüsse müssen mit 4 % Zinsen zurückgezahlt wer
den, wenn die eingegangenen Verpflichtungen verletzt 
werden oder gegen diese Richtlinien verstoßen wird.

(4) Die Empfänger der Förderung erklären sich damit 
einverstanden, dass die geförderten Maßnahmen im 
Rahmen einer Dokumentation veröffentlicht werden.

(5) Beauftragte der Stadt oder der Energieagentur 
Bodensee kreis dürfen die bezuschussten Gebäude für 
Prüfungen und Messungen nach vorheriger Anmel
dung betreten.
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7  Förderfähige Maßnahmen

7.1 Energieberatung

Voraussetzungen für die Förderung von Energie und  
Klimaschutzmaßnahmen ist der Nachweis einer fach
kundigen Energieberatung:
• Die Energieagentur Bodenseekreis unterstützt das  

Programm durch ein umfassendes Beratungsangebot.  
Das Erstgespräch ist in aller Regel kostenlos.

• Eine Vor-Ort-Beratung durch einen Energie-Fachbera
ter wird bezuschusst.

• Voraussetzung für eine Bezuschussung ist, dass minde
stens eine der empfohlenen förderfähigen Maßnah
men umgesetzt und die Mindestinvestitionen erreicht 
werden.

Energieberatung
Zuschuss für Beratung durch 
Energiefachberater des Handwerks 50 %, max. 75 EUR

Zuschuss für Beratung durch 
unabhängigen Energieberater 50 %, max. 150 EUR 

Tipp: Gut beraten ist halb gespart!

7.2 Wärmedämmung 

Technische Anforderung gemäß Energieeinsparverord
nung (EnEV). Maßgebend ist, der U-Wert des gedämmten 
Bauteils. 

Dachdämmung 
geneigtes Dach, Flachdach, oberste Geschossdecke
UWert max. 0,14 W/(m²*K) 

Als Nachweis muss zusätzlich zur Rechnung die Unter
nehmer-Erklärung oder die U-Wert-Berechnung des 
Energieberaters bzw. Handwerkers eingereicht werden.

Bestand Fördersatz 5 EUR / m2

 Zuschuss max. 1.500 EUR

Hinweis: Bei der Verwendung natürlicher DämmMate
rialien wird ein Bonus zusätzlich zur Höchst förderung 
gewährt. 
a)  Natürliche Dämm-Materialien in Flocken form wie  

Isofloc plus 2,50 EUR / m² – max. 750 EUR 
b)  Natürliche Dämm-Materialien in gebundener Form 

wie Hanf etc. plus 5 EUR / m² – max. 1.500 EUR

Außenwanddämmung

UWert max. 0,20 W/(m²*K)
Als Nachweis muss zusätzlich zur Rechnung die Unter
nehmer-Erklärung oder die U-Wert-Berechnung des 
Energieberaters bzw. Handwerkers eingereicht werden.

Bestand Fördersatz 5 EUR / m²
 Zuschuss max. 2.000 EUR

Hinweis: Bei der Verwendung natürlicher Dämm 
Materialien wird ein Bonus zusätzlich zur Höchst-
förderung gewährt.
a)  Natürliche Dämmmaterialien in Flockenform wie  

Isofloc plus 2,50 EUR / m² – max. 1.000 EUR
b)  Natürliche Dämmmaterialien in gebundener Form 

wie Hanf etc. plus 5 EUR / m² – max. 2.000 EUR

Dämmung der Kellerdecke oder Bodenflächen  
zum Erdreich 
 
Alle zugänglichen Kellerdeckenflächen.

UWert max. 0,25 W/(m²*K)
Als Nachweis muss zusätzlich zur Rechnung die Unter
nehmer-Erklärung oder die U-Wert-Berechnung des 
Energieberaters bzw. Handwerkers eingereicht werden. 

Bestand Fördersatz 4 EUR / m²
 Zuschuss max. 1.000 EUR 
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Fenster

Dreifachverglasung mit einem U
W

Wert für das gesamte 
Fenster von 0,9 W / (m²*K) mit warmer Kante, 2 geschlos
senen Dichtungs ebenen mit Überschlagdichtung und 
dampfdichter Montage nach EnEV. Diese Eigenschaften 
müssen mit Angebot und  Rechnung bestätigt werden.

Bestand und Neubau  Fördersatz  20 EUR / m²
 Zuschuss max. 1.500 EUR

Hinweis: Die Fensterförderung ist nur in Verbindung mit 
einer Lüftungsanlage möglich (siehe 7.3)

Außentüren 

UWert für die ganze Türe 1,0 W / (m²*K) 
Bestand und Neubau Fördersatz 60 EUR / m2

  Zuschuss max. 300 EUR

BlowerDoorTest zur Qualitätssicherung
Als Nachweis dient neben der Rechnung das Protokoll 
der Überprüfung der Dichtigkeit.   
Für Passivhäuser sollte der gemessene Wert des  
stündlichen Luftwechsels unter 0,6 liegen. 

Bestand und Neubau 200 EUR

7.3 Heizung und Lüftung

Zentralheizung mit Holz

Holzpellets, Holz-Hackschnitzel, Stückholz, nur was
sergeführte Systeme und nur mit Brennwerttechnik, 
Mindestwirkungsgrad > 89 %, Pufferspeichervolumen 
mindestens 30 l / kW installierte Leistung, keine Kachel-
öfen oder Schwedenöfen. 
 
Bestand und Neubau  
bei Einsatz von Holzbrennwerttechnik:
 Zuschuss 1.000 EUR 

bei freiwilliger Ausstattung eines Holzofens mit  
einem Partikelabscheider auch bei Kachelöfen oder  
Schwedenöfen
 Zuschuss 500 EUR
 Nachweis erfolgt über Rechnung 
Gesetzlich vorgeschriebene Partikelabscheider werden 
nicht gefördert.

Zentralheizung mit Wärmepumpe unter Verwendung 
von Ökostrom oder Eigenstrom

Einbau effizienter Wärmepumpen 
Luft-/Wasser – WP (COP > 4,0),
Sole-/Wasser – WP (COP > 4,5)

Bestand und Neubau  

mit Ökostromvertrag für die Wärmepumpe oder beste
hende PVAnlage  Zuschuss 1.000 EUR

mit gleichzeitigem Bau einer PVAnlage mit einer 
MindestNutzkapazität von 5 kWh 
  Zuschuss 1.500 EUR
 Nachweis erfolgt über Rechnung

Geregelte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Voraussetzung für die Bezuschussung wärmedäm
mender Fenster (vergleiche 7.2)

Dezentral: Mindestwirkungsgrad > 75 %  
(Herstellernachweis) 
Bestand und Neubau Zuschuss pro Anlage 150 EUR
   max.  750 EUR

Zentral: Mindestwirkungsgrad > 85 %  
(Herstellernachweis)
Bestand und Neubau  Zuschuss   750 EUR

Hinweis: Bei guter Wärmedämmung und neuen Fenstern 
unentbehrlich zur Vermeidung von Feuchtigkeitsan
sammlung und Schimmelbildung. 
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Anlagen mit KraftWärmeKopplung (KWK):
Blockheizkraftwerk (BHKW) und MikroBHKW

Mind. 28 % elektrische Energieerzeugung.  
Eine Laufzeit über 4.000 h / Jahr ist anzustreben.

Bestand und Neubau Zuschuss 1.000 EUR

7.4 Solaranlagen 

Solare Wärmeerzeugung

Thermische Solaranlagen werden nur mit Wärmemen
genzähler gefördert, unabhängig davon, ob die Anlage 
zur Warmwasserbereitung und / oder Heizungsunterstüt
zung genutzt wird.

Außerdem ist Voraussetzung für eine Förderung, dass 
nach der Inbetriebnahme der Solaranlage ein SolarCheck 
der Verbraucherzentrale BadenWürttemberg durchge
führt wird. 
 
Bestand bis  Fördersatz 50 EUR pro m²
Bauantrag vor 2016   Kollektorfläche
  Zuschuss max. 500 EUR

SolarCheck der Verbraucherzentrale   
nach der Inbetriebnahme Zuschuss max. 40 EUR 

7.5 Effizienz und Passivhäuser

KfWEffizienzhaus 70, 55 und 40 
 
Wird im Bestand der Standard eines KfW-Effizienzhaus 
70, 55 oder 40 erreicht, gibt es einen Bonus zusätzlich 
zur Förderung der einzelnen Maßnahmen. 
 
Bestand  Effizienzhaus  70 55/40
 Bonus 1.000 EUR  2.000 EUR
 

KfWEffizienzhaus 40 / 40 plus und Passivhaus 
 
Nachweis des Standards durch Passivhausnachweis 
(PHPP) oder Energie-Kennwertberechnung, Blower-
Door-Test mit Prüf protokoll und, wenn vorhanden,  
KfWFörderzusage.
Neubau1) Effizienzhaus  40, 40 plus  
  und Passivhaus2)  

  Zuschuss 4.000 EUR  
 
1) unabhängig von der Hausgröße und der Ausführungsart, weitere 
Zuschüsse aus diesem Förderprogramm sind mit Ausnahme der 
Elektromobilität und des Einbruchschutzes nicht möglich.  
Die Förderung wird nicht gewährt für Baugebiete mit einer 
 Verpflichtung zur Errichtung von KfW40 und Passivhäusern,    
es sei denn, dies wird mit dem BPlan entsprechend geregelt. 
 
2) pauschal einschließlich Energieberatung und allen ener getischen 
Maßnahmen sowie Nachweisen. 

 
7.6 EigenstromNutzung mit Speicherung

Intelligente Speicherung selbst erzeugten Stroms 
 
Gefördert werden intelligente Akkuspeicher bei Ergän
zung zu vorhandenen oder neuen Stromerzeugungsan
lagen auf dem eigenen Grundstück, z.B. Photovoltaik-
Anlage. Die Mindest-Nutzkapazität beträgt 3 kWh.

Als Nachweis muss nach einem Betriebsjahr (365 Tage) 
die Abrechnung des eigen produzierten und davon selbst 
verbrauchten sowie des insgesamt verbrauchten Stroms 
vorgelegt werden. Es müssen mindestens 50 % des 
Strombedarfs des Antragstellers aus der eigenen Strom-
erzeugungsanlage mit Speicherung gedeckt werden.  
 
Bestand bis  Fördersatz 250 EUR pro kWh 
Bauantrag vor 2016   Nutzkapazität
 Zuschuss max. 2.250 EUR 
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7.7 Elektromobilität

ERoller und Lastenrad mit Elektrounterstützung 
Bezuschusst werden der Kauf eines Elektrorollers oder 
eines Lastenrades mit Elektrounterstützung bei Verwen
dung von Ökostrom bzw. Eigenstrom. Es werden nur 
Neufahrzeuge einschließlich Vorführfahrzeuge gefördert, 
keine Gebrauchtfahrzeuge.

Als Nachweis ist der Kaufvertrag mit Zahlungsbelegen 
und ein Stromvertrag mit Ökostrom-Tarif für das Fahr
zeug oder eine Bestätigung der Eigenstromversorgung 
vorzulegen.

Elektroroller:  Zuschuss 
 20 % des Kaufpreises, max. 1.000 EUR
Lastenrad:  Zuschuss 
 20 % des Kaufpreises, max. 1.000 EUR 
 
Bei Gewerbetreibenden können bis zu 2 Lastenräder und  
2 Elektroroller gefördert werden, ausgenommen städ
tische Beteiligungs- und Stiftungsgesellschaften.
 
7.8 Einbruchschutz

Voraussetzung für eine Förderung des Einbruchschut
zes ist der Nachweis einer kriminalpolizeilichen Bera
tung:
•  Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Friedrichsha

fen unterstützt das Programm durch ein umfassendes 
Beratungsangebot. Das Erstgespräch ist in aller Regel 
kostenlos.

•  Voraussetzung für eine Bezuschussung ist, dass 
mindestens eine der empfohlenen förderfähigen 
Maßnahmen umgesetzt und die Mindestinvestitionen 
erreicht werden. Außerdem sind die im Beratungspro
tokoll aufgeführten technischen Anforderungen bei 
der Ausführung der Maßnahmen einzuhalten.

 

Einbruchschutz

Bestand Fördersatz 50 EUR 
und Neubau  pro beweglichem   
  Fenster- und Türflügel   
  bzw. pro Fenstergitter
 Zuschuss Wohnung max. 1.000 EUR
  EFH/ZFH  max. 1.000 EUR 
  MFH  max. 2.000 EUR 

Hinweis: Bezuschusst wird die Nachrüstung und der Aus
tausch von Fenstern und Außentüren auch ohne 
die Einhaltung energetischer Mindeststandards.

  Beim Austausch oder Neubau von Fenstern 
oder Außentüren mit energetischen Mindest
standards ist eine Energieberatung erforderlich, 
wenn diese Maßnahme zusätzlich zum Ein
bruchschutz gefördert werden soll. Die Fenster 
werden aber nur in Verbindung mit einer gere
gelten Lüftungs anlage mit Wärmerückgewin
nung gefördert.  
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8 Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt zum 16.09.2020 in Kraft und gilt 
für alle Maßnahmen, die ab diesem Zeitpunkt beantragt 
werden. Sie ersetzt die bisher gültige Fassung vom Januar 
2017.

9  Ansprechpartner, Beratung und 
 weitere Förderprogramme

Stadtverwaltung Friedrichshafen 
Amt für Stadtplanung und Umwelt  
Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt
Riedleparkstraße 1, 88045 Friedrichshafen 
umwelt@friedrichshafen.de

Telefon und Öffnungszeiten
Tel. 0 75 41 / 203-4641  Mo – Fr   8 – 12 Uhr
Fax 0 75 41 / 203-84641  Mo 14 – 16 Uhr
   Do 14 – 18 Uhr

Im Internet: 
www.foerderprogramme.friedrichshafen.de

Beratungsangebote:

Energieagentur Bodenseekreis
Lindauer Straße 11
88046 Friedrichshafen 
Tel. 0 75 41 / 28 99 51- 0
Fax 0 75 41 / 28 99 51- 99
info@energieagentur-bodenseekreis.de
www.energieagentur-bodenseekreis.de

Polizeipräsidium Ravensburg
Referat Prävention/Bodenseekreis
Kriminalpolizeilicher Fachberater
Seestraße 1 
88045 Friedrichshafen
Tel. 0 75 41 / 3 61 42-51
Fax 0 75 41 / 3 61 42-19
ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de
www.polizei-beratung.de
 
 
Weitere Förderprogramme:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29  – 35
65760 Eschborn / Ts.
Tel.  0 61 96 / 908 - 0
solar@bafa.de 
www.bafa.de

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Palmengartenstraße 5 – 9
60325 Frankfurt / M.
Tel. 0 69 / 74 31-0
Fax 0 69 / 74 31-29 44
info@kfw.de
www.kfw-foerderbank.de
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Stadtverwaltung Friedrichshafen 

Amt für Stadtplanung und Umwelt  
Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt
Dienstsitz: Riedleparkstraße 1
88045 Friedrichshafen 
Telefon: 0 75 41 / 2 03 - 46 41
umwelt@friedrichshafen.de 
www.förderprogramme.friedrichshafen.de



*) Die Methan (CH4)-Emissionen wurden mit dem GWP-Wert von 25, die Lachgas (N2O)-Emissionen mit dem GWP-Wert von 298
in CO2-Äquivalente umgerechnet (GWP = Global Warming Potential).

1) Kraftwerke der allgemeinen Versorgung, Industrielle Feuerungen, Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige
Verbraucher, Straßenverkehr, sonstiger Verkehr (ohne internationalen Flugverkehr), Off-Road-Verkehr, diffuse Emissionen aus
Energieträgern. Siehe THG Detailtabelle energiebedingte Emissionen (NIR Sektor 1)

2) industrielle, chemische und petrochemische Prozesse, Narkosemittel, Holzkohleanwendungen (NIR Sektor 2).
3) Viehhaltung, Düngerwirtschaft, landwirtschaftl. Böden, Vergärungs- und Biogasanlagen (NIR Sektor 3). Siehe CH4 und N2O

Detailtabellen.
4) Hausmülldeponien, Kompostierung, mechanisch-biologische Anlagen, Vergärungs- und Biogasanlagen, kommunale und

industrielle Kläranlagen, Sickergruben (NIR Sektor 5).
Berechnungsstand: Frühjahr 2021.
Datenquellen: Arbeitskreis »Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder«; Ergebnisse von Modellrechnung in
Anlehnung an den Nationalen Inventarbericht (NIR) Deutschland 2020/2021; Johann Heinrich von-Thünen Institut - Report 77/84
und weitere.
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Treibhausgas-Emissionen
Treibhausgas(THG)-Emissionen (CO2, Methan, Lachgas) nach 

Sektoren in Baden-Württemberg seit 1990

Jahr
THG Ins‐
gesamt

Davon
Nachrichtlich: Flugverkehr

internationalenergiebe‐
dingt1)

Prozesse/ Produkt‐
anwendung2)

Landwirt‐
schaft3)

Abfall-/ Abwasser‐
wirtschaft4)

1.000 t CO2-Äquivalente

1990 89.104 75.615 3.269 5.804 4.415 586

1991 93.501 80.085 3.424 5.380 4.612 506

1992 92.789 79.368 3.454 5.264 4.703 473

1993 93.383 80.217 3.250 5.233 4.683 503

1994 88.743 75.508 3.403 5.253 4.579 656

1995 92.133 79.286 3.076 5.347 4.423 576

1996 95.253 82.763 2.837 5.431 4.223 539

1997 91.537 79.653 2.753 5.294 3.836 582

1998 92.402 81.021 2.677 5.162 3.542 675

1999 89.705 78.386 2.803 5.241 3.275 639

2000 86.510 75.423 2.794 5.253 3.040 659

2001 91.266 80.889 2.551 5.050 2.777 535

2002 87.363 77.515 2.296 4.957 2.595 540

2003 86.538 77.005 2.288 4.828 2.416 566

2004 85.276 76.083 2.253 4.704 2.236 748

2005 87.452 78.239 2.420 4.674 2.119 772

2006 88.213 79.047 2.522 4.633 2.011 853

2007 80.987 71.781 2.680 4.700 1.826 901

2008 82.665 73.583 2.683 4.725 1.673 679

2009 76.057 67.334 2.540 4.617 1.566 531

2010 77.778 69.041 2.636 4.655 1.446 480

2011 76.282 67.234 2.958 4.720 1.370 529

2012 75.416 66.580 2.876 4.645 1.316 671

2013 80.550 71.633 2.885 4.751 1.280 609

2014 75.433 66.497 2.923 4.769 1.245 619

2015 76.861 68.005 2.942 4.712 1.202 694

2016 78.840 69.929 3.013 4.743 1.154 712

2017 79.248 70.485 3.067 4.617 1.078 739

2018 75.201 66.741 3.141 4.391 928 880

2019 72.223 64.000 3.053 4.357 814 971

 Anteil an insgesamt in %

1990 100,0 84,9 3,7 6,5 5,0 X

1991 100,0 85,7 3,7 5,8 4,9 X

1992 100,0 85,5 3,7 5,7 5,1 X

1993 100,0 85,9 3,5 5,6 5,0 X

1994 100,0 85,1 3,8 5,9 5,2 X

1995 100,0 86,1 3,3 5,8 4,8 X

1996 100,0 86,9 3,0 5,7 4,4 X

1997 100,0 87,0 3,0 5,8 4,2 X

1998 100,0 87,7 2,9 5,6 3,8 X

1999 100,0 87,4 3,1 5,8 3,7 X

2000 100,0 87,2 3,2 6,1 3,5 X

2001 100,0 88,6 2,8 5,5 3,0 X

Start  : :  Umwelt  : :  Kl ima und Luft : :  Treibhausgas-Emissionen

Klima und Luft

SuchestartenSuchen
  Barrierefreiheit Gebärdensprache Leichte Sprache

S T A R T Ü B E R  U N S S E R V I C E P R E S S E D A T E N  M E L D E N

Leben und Arbeiten
Bevölkerung und Gebiet►

Private Haushalte►

Familie►

Gesundheit►

Wohnen►

Bildung und Kultur►

Arbeit►
Staat und Gesellschaft

Soziale Sicherung►

Finanzen und Steuern►

Rechtspflege►

Wahlen►
Volkswirtschaft und Bran‐
chen

Gesamtwirtschaft und Kon‐
junktur

►

Land- und Forstwirtschaft►

Industrie►

Handwerk und Bau►

Handel und Dienstleistun‐
gen

►

Tourismus und Gastgewer‐
be

►

Umwelt und Verkehr
Umwelt►

Energie►

Verkehr►

Umweltökonomie►

Klima und Luft►

Wasser►

Abfall►
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Treibhausgas(THG)-Emissionen (CO2, Methan, Lachgas) nach 

Sektoren in Baden-Württemberg seit 1990

Jahr
THG Ins‐
gesamt

Davon
Nachrichtlich: Flugverkehr

internationalenergiebe‐
dingt1)

Prozesse/ Produkt‐
anwendung2)

Landwirt‐
schaft3)

Abfall-/ Abwasser‐
wirtschaft4)

1.000 t CO2-Äquivalente

2002 100,0 88,7 2,6 5,7 3,0 X

2003 100,0 89,0 2,6 5,6 2,8 X

2004 100,0 89,2 2,6 5,5 2,6 X

2005 100,0 89,5 2,8 5,3 2,4 X

2006 100,0 89,6 2,9 5,3 2,3 X

2007 100,0 88,6 3,3 5,8 2,3 X

2008 100,0 89,0 3,2 5,7 2,0 X

2009 100,0 88,5 3,3 6,1 2,1 X

2010 100,0 88,8 3,4 6,0 1,9 X

2011 100,0 88,1 3,9 6,2 1,8 X

2012 100,0 88,3 3,8 6,2 1,7 X

2013 100,0 88,9 3,6 5,9 1,6 X

2014 100,0 88,2 3,9 6,3 1,6 X

2015 100,0 88,5 3,8 6,1 1,6 X

2016 100,0 88,7 3,8 6,0 1,5 X

2017 100,0 88,9 3,9 5,8 1,4 X

2018 100,0 88,8 4,2 5,8 1,2 X

2019 100,0 88,6 4,2 6,0 1,1 X

*) Die Methan (CH4)-Emissionen wurden mit dem GWP-Wert von 25, die Lachgas (N2O)-Emissionen mit dem GWP-Wert von 298
in CO2-Äquivalente umgerechnet (GWP = Global Warming Potential).

1) Kraftwerke der allgemeinen Versorgung, Industrielle Feuerungen, Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige
Verbraucher, Straßenverkehr, sonstiger Verkehr (ohne internationalen Flugverkehr), Off-Road-Verkehr, diffuse Emissionen aus
Energieträgern. Siehe THG Detailtabelle energiebedingte Emissionen (NIR Sektor 1)

2) industrielle, chemische und petrochemische Prozesse, Narkosemittel, Holzkohleanwendungen (NIR Sektor 2).
3) Viehhaltung, Düngerwirtschaft, landwirtschaftl. Böden, Vergärungs- und Biogasanlagen (NIR Sektor 3). Siehe CH4 und N2O

Detailtabellen.
4) Hausmülldeponien, Kompostierung, mechanisch-biologische Anlagen, Vergärungs- und Biogasanlagen, kommunale und

industrielle Kläranlagen, Sickergruben (NIR Sektor 5).
Berechnungsstand: Frühjahr 2021.
Datenquellen: Arbeitskreis »Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder«; Ergebnisse von Modellrechnung in
Anlehnung an den Nationalen Inventarbericht (NIR) Deutschland 2020/2021; Johann Heinrich von-Thünen Institut - Report 77/84
und weitere.
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KLIMASCHUTZMASSNAHMEN

„Völlig unambitioniert“, „Mogelpackung“:
Das sind die Reaktionen auf das

Klimapaket
Während sich die Koalitionsspitzen zufrieden zeigen,

hagelt es von Opposition, Ökonomen und
Klimaaktivisten Kritik. Sie hätten sich deutlich mehr

erhofft.

Berlin.   Das Klimakabinett unter Vorsitz von
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am frühen
Freitagnachmittag auf ein Klimapaket geeinigt, das Maßnahmen gegen
den Ausstoß von CO2 im Verkehr und im Wohnraum forciert. Der Bund
plant unter anderem, eine CO2-Bepreisung auf Benzin, Heizöl und Gas
einzuführen, die ähnlich wie der europäische Emissionshandel
funktioniert.

Auch die von Kramp-Karrenbauer versprochene Abwrackprämie für alte
Ölheizungen soll kommen. Ab 2026 soll der Einbau von Ölheizungen
weitgehend verboten werden. Außerdem dürfen Pendler sich über
Vergünstigungen bei Bahntickets freuen. Im Gegensatz dazu soll Fliegen
teurer werden. Insgesamt kalkuliert die Regierung mit Kosten von über
50 Milliarden Euro, wobei keine neuen Schulden aufgebaut werden
sollen.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist mit dem Klimapaket
zufrieden: „Die Ergebnisse können sich aus meiner Sicht sehen lassen“,
sagt sie bei der Pressekonferenz. Dass Bürger durch die Maßnahmen

Jetzt teilen

Klimakabinett

In Berlin hat sich das Klimakabinett auf Maßnahmen zum Klimaschutz geeinigt. Geplant ist unter anderem ein CO2-Preis auf Benzin,
sowie eine Abwrackprämie auf Ölheizungen.
(Foto: dpa)
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nicht belastet werden und Klimaschutz nicht zu einem Elitenprojekt wird,
sei ihr vor allem wichtig gewesen. Auch die schwarze Null würde durch
die Beschlüsse nicht gefährdet, freut sich Kramp-Karrenbauer. „Es ist ein
Paket, das auf Innovation und Anreiz setzt. Es ist technologieoffen.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist sicher, das in der Politik Möglichste
getan zu haben. Zwar würde die Bundesregierung ihre Klimaziele für
2020 verfehlen. Die jetzt getroffenen Maßnahmen seien aber „die
Grundlage, um die Klimaziele für 2030 erreichen zu können.“ Die
Kanzlerin gestand: „Wir leben heute nicht nachhaltig.“ Mit den Prämien
wolle die Koalition nun Anreize für ein klimafreundlicheres Verhalten der
Bürger setzen. Gleichzeitig will Merkel die Menschen nicht überfordern.

Deswegen habe sich das Kabinett auf einen recht niedrigen CO2-
Einstiegspreis geeinigt. Für CSU-Chef Markus Söder hat das Klimapaket
einen symbolischen Wert. Die große Koalition habe sich damit
zurückgemeldet. Die Maßnahmen müssten jetzt umgesetzt werden und
von der Gesellschaft mitgetragen werden. „Wir nehmen die Menschen
mit durch Anreize statt Verbote!“, schreibt er auf Twitter.

Finanzminister Olaf Scholz wertet das Klimapaket als Reaktion auf die
Protestbewegung Fridays for Future. Die Bewegung habe „alle
aufgerüttelt.“

Anders sehen das die Klimaaktivisten: „Fridays For Future“ lehnt das
Klimapaket als ungenügend ab. „Wenn man jahrelang nichts für den
#Klimaschutz tut & dann nach massivem monatelangem Druck aus der
Bevölkerung Maßnahmen diskutiert, die mit 1,5° rein gar nichts zu tun
haben, ist das kein „Durchbruch“, sondern ein Eklat“, twittert die
deutsche Sektion der Bewegung.

Kritik hagelt es auch von Seiten der Opposition. Das Klimapaket sei
unsozial und ineffektiv, erklären die Faktionsvorsitzenden der Linken,
Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Vor allem kleine und mittlere
Einkommen würden belastet, Reiche und Konzerne hingegen geschont.

Das sieht Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD ähnlich. Sie twittert,
dass Bürger „für eine Ideologie ausgepresst“ würden. Annalena
Baerbock, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, ist enttäuscht
über die Maßnahmen. Auf Twitter schreibt sie: „Nötig war fürs Klima:
schnell, kraftvoll, verbindlich. Was wir bekommen, ist langsam, lasch,
unverbindlich.“

„Die Chance ist verpasst, der Richtungswechsel ist ausgeblieben“,
kommentierte Schleswig-Holsteins Energieminister Jan Philipp Albrecht
(Grüne) das Klimapaket der Regierung. Es gebe eine Vielzahl von wenig
verbindlichen Einzelmaßnahmen, deren Gesamtwirkung fraglich sei,
sagte Albrecht dem Handelsblatt. „Einen verlässlichen Ausbaupfad für
die Erneuerbaren zur Erreichung der Klimaziele sucht man vergeblich.“

Die Chancen, die das Paket bei aller Unzulänglichkeit für den
Klimaschutz und das Gestalten der Energiewende biete, werde das Land
aber entschlossen nutzen, sagte Albrecht weiter. „Dabei ist auch klar,
dass wir im kommenden Jahr die Regionalplanung für den Ausbau der
Windkraft im Land beschließen und umsetzen werden. Ein erneutes
Nachbessern der Abstandsregelungen im Lichte bundesweiter Vorgaben
kommt für mich nicht infrage.“

Ein „Sammelsurium unkoordinierter Einzelmaßnahmen“ nennt FDP-
Generalsekretärin Linda Teuteberg das Klimapaket. Die Koalition hätte
stattdessen ein „einfaches System der CO2-Bepreisung“ einführen
müssen. Der Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Michael Theurer
geht noch weiter. „Das Klimaschutzprogramm der Großen Koalition ist
eine Mogelpackung“, kritisiert er.

Vielmehr sei der CO2-Preis eine Steuer, die den „Namen
Emissionshandel nicht verdient“ habe. Theurer findet, dass sich die
Union von der SPD vor den Karren hat spannen lassen. Die Klimaschutz-
Politik habe planwirtschaftliche Züge, dadurch dass die
Bundesregierung mit Jahreszielen kleinteilig vorginge. Er resümiert:
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„Innovativer und kosteneffizienter Klimaschutz sieht anders aus.“

Für NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) ist vor allem der
CO2-Preis mit 10 Euro pro Tonne zu niedrig angesetzt. „Die Vorstellungen
für die CO2-Bepreisung in den Sektoren Verkehr und Gebäude sind völlig
unambitioniert und versprechen viel Bürokratie und wenig Wirkung“,
sagte er dem Handelsblatt. Der CO2-Preis sei „nichts weiter als eine
verkappte CO2-Steuer“. Die Pläne zur CO2-Bepreisung seien „ein
mutloser Kompromiss“. „Was zum Kernelement des Klimaschutzes
werden sollte, gerät zum Randaspekt“, kritisierte Pinkwart. Die im
Gegenzug für die Erhebung des CO2-Preises geplanten Entlastungen
überzeugen Pinkwart nicht. „Die Entlastung bei der EEG-Umlage ist
lächerlich. Diese Umlage muss mittelfristig ohnehin aus dem Haushalt
finanziert werden. Richtig wäre es gewesen, die Stromsteuer auf das
europarechtlich zulässige Mindestniveau abzusenken“, sagte Pinkwart.
Die Große Koalition verpasse die Chance, das undurchdringliche Dickicht
der Steuern und Abgaben im Energiesektor zu lichten, kritisierte er.

Der Chef der Deutschen Energie-Agentur (Dena) nannte die Beschlüsse
im Gespräch mit dem Handelsblatt "ein gewaltiges Klimapaket mit einer
Reihe neuer Maßnahmen", schränkte jedoch ein: "Am Ende scheint die
Kraft nicht mehr ganz ausgereicht zu haben, um eine wirklich
weitreichende Veränderung des ökonomischen Rahmens zu gestalten.
Der Einstieg in die CO2-Bepreisung für die Sektoren Verkehr und Wärme
ist aus meiner Sicht zu zaghaft“, sagte Kuhlmann. „Die angekündigte
Absenkung der EEG-Umlage um zunächst 0,25 Cent je Kilowattstunde ist
zu schwach um klimafreundlichen Geschäftsmodellen und Technologien
den Weg zu bereiten. Diese Entlastung verpufft wirkungslos.“ Immerhin
sei aber mit dem Klimapaket der Grundgedanke einer CO2-Bepreisung
endlich in der politischen Realität angekommen. "Man wird in den
kommenden Jahren an der Ausgestaltung arbeiten müssen, aber der
Einstieg ist gemacht", sagte Kuhlmann.

Auch das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hält den angesetzten
Preis für zu niedrig. „Von dem Einstiegspreis von zehn Euro sind keine
Verhaltensänderungen zu erwarten, hier stand offenbar der Verzicht auf
harte Belastungen im Vordergrund“, sagte IW-Geschäftsführer Hubertus
Bardt dem Handelsblatt.

Olaf Däuper von der auf Energierecht spezialisierten Kanzlei Becker
Büttner Held kritisierte, das Paket sei "nicht sehr innovativ". Der Einstieg
in ein nationales Emissionshandelssystem sei "eine wirkliche Zäsur", die
in den kommenden Jahren vieles einfacher machen werde. "Allerdings
sind die ersten Schritte angesichts der schon bestehenden Lücke sehr
zurückhaltend", sagte Däuper.

Auch mehrere Anwärter auf den Vorsitz der SPD haben sich unzufrieden
mit dem Klimapaket geäußert und die Koalitionspartner CDU und CSU
dafür verantwortlich gemacht. „Die Union ist und bleibt ein
Klimabremser, indem sie eine wirklich effektive CO2-Bepreisung
verhindert hat“, teilte etwa die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde
Mattheis am Freitag mit, die sich mit Verdi-Chefökonom Dierk Hirschel
um den Vorsitz bewirbt.

„Ein sozial ausgewogener und ökologisch ambitionierter Klimaschutz
geht in einem Bündnis mit CDU/CSU nicht“, sagte Hirschel. Das
Bewerberduo kritisierte neben der vereinbarten CO2-Bepreisung die aus
seiner Sicht unzureichende Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und
das Festhalten an der „schwarzen Null“.

Der frühere Finanzminister Nordrhein-Westfalens, Norbert Walter-Borjans
(SPD), der sich ebenfalls um den Parteivorsitz bewirbt, äußerte sich
ähnlich. „Auch wenn die SPD sich in wichtigen Punkten gut durchsetzen
konnte, so zeigt sich, dass sozial gerechter Klimaschutz an CDU und CSU
scheitert“, sagte Borjans der „Welt“. „Wenn Spritpreise und Steuern vor
allem auf ältere Pkw erhöht werden, müssen vor allem kleine und
mittlere Einkommen entlastet werden“, kritisierte der Politiker.

Mit Agenturmaterial.

Mehr: Überall auf der Welt gehen an diesem Freitag Menschen für mehr
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KlimascÜberallhutz auf die Straßen. Vor allem in Australien nehmen viele
an den Demos teil.
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ERSTES GROSSPROJEKT DER LANDESREGIERUNG

Solarp icht auch für Hausbesitzer: Grüne und CDU

stellen Klimaschutzgesetz vor

STAND: 13.7.2021, 22:36 UHR

Photovoltaikanlagen auf Hausdächern sollen in Baden-Württemberg

bald zur Pflicht werden, auch auf Wohnhäusern. Die genaue Regelung

hat die Landesregierung nun vorgestellt.

Die Spitzen der grün-schwarzen Koalition haben am Dienstagnachmittag den

Entwurf für Baden-Württembergs neues Klimaschutzgesetz vorgestellt. Beide

Fraktionen hatten der Novelle zuvor einstimmig zugestimmt, in der kommenden

Woche soll sie im Landtag diskutiert werden. Ein wesentlicher Punkt ist die

sogenannte Solarpflicht, wenn ein neues Haus gebaut wird. Die Pflicht soll ab

dem 1. Mai 2022 gelten, zunächst war der 1. Juli angepeilt worden.

Photovoltaik auch bei Dachsanierungen P icht

Zudem müssen Hausbesitzer ab dem 1. Januar 2023 bei einer grundlegenden

Dachsanierung ebenfalls eine Photovoltaikanlage anbringen, wie aus dem

Gesetzentwurf hervorgeht. Beim Neubau von Nichtwohngebäuden gilt die

Solarpflicht vom 1. Januar 2022 an, ebenso für Parkplätze ab einer Größe von 35

/ SWR Aktuell / Baden-Württemberg
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Klimaschutzgesetz: Solarpflicht wird weiter verschärft
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Stellplätzen, wie Grüne und CDU bekannt gaben.

Es sei das "modernste und fortschrittlichste Klimaschutzgesetz unter den

Flächenländern" in der Bundesrepublik, sagte Umweltministerin Thekla Walker

(Grüne). Auf eine Solarpflicht für gewerblich genutzte Gebäude hatten sich

Grüne und CDU schon in der vergangenen Legislaturperiode geeinigt, also etwa

für Einkaufsmärkte, Bürogebäude und Schulen.

BW mit Nachholbedarf bei Sonnenenergie

In Baden-Württemberg werden immer mehr Solaranlagen gebaut. Die Leistung

neu errichteter Anlagen lag 2020 um ein gutes Drittel höher als im Jahr davor.

Allerdings hat Baden-Württemberg sowohl bei der Sonnen- als auch bei der

Windenergie Nachholbedarf. Der Anteil des "grünen" Stroms liegt nur bei etwa

30 Prozent - eher wenig im Vergleich zu anderen Bundesländern.

In Esslingen am Neckar wurde im Juni das weitestgehend klimaneutrale Viertel

"Neue Weststadt" mit 450 Wohnungen, Büros und Gewerbeflächen eröffnet. Es

gilt als Vorzeigeprojekt für eine klimagerechte Stadtentwicklung. So hat der SWR

am 22. Juni darüber berichtet:

Verkehr weiter Hauptquelle für Treibhausgase

Die meisten klimaschädigenden Emissionen, rund 30 Prozent, kommen in

Baden-Württemberg weiterhin aus dem Verkehrsbereich. Auch deshalb setzt die

Koalition neben dem Rad- besonders auf Bahn-, Bus- und Fußverkehr. Die

Fahrgastzahlen in allen öffentlichen Verkehrsmitteln sollen bis 2030 im Vergleich

zu 2010 verdoppelt werden. Das soll dabei helfen, den Ausstoß von

klimaschädlichen Treibhausgasen weiter zu senken. Deren Reduzierung wurde
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im Klimaschutzgesetz verankert. In der Novelle heißt es laut Deutscher Presse-

Agentur: "Die Landesverwaltung soll ihre Vorbildfunktion im Klimaschutz noch

engagierter wahrnehmen als bisher und sich bereits bis zum Jahre 2030

klimaneutral organisieren."

Baden-Württemberg ab 2040 klimaneutral

Baden-Württemberg soll bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden, bisher war

2050 das Ziel. Damit will das Land fünf Jahre schneller als der Bund sein und bis

dahin nur noch so viele Treibhausgase ausstoßen, wie wieder gebunden werden

können. Das heißt zum Beispiel auch, dass das Land selbst Geld in die Hand

nehmen muss, um eigene Gebäude zu sanieren und mit Solaranlagen

auszustatten sowie den Fuhrpark zu erneuern.

Umweltministerin Walker machte deutlich, dass es eine enorme Beschleunigung

beim Ausbau der erneuerbaren Energien geben müsse. Daher gibt das Land nun

an die Regionen das Ziel aus, dass zwei Prozent der Flächen für

Windkraftanlagen und Solaranlagen reserviert werden sollen. Bisher seien nur

0,3 Prozent der Flächen dafür ausgewiesen, erklärte die Ministerin. Vor allem bei

der Windkraft hat Grün-Schwarz einen Aufholprozess vor sich. Die Regierung hat

sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, in den kommenden Jahren bis zu 1.000

Windräder aufzustellen. Dazu soll im Staatswald jede zweite Anlage errichtet

werden.

Kretschmann: Wollen "kopierfähiges Modell" für Wirtschaftsregionen sein

Baden-Württemberg sei zwar zu klein, um das Weltklima zu retten, aber man

könne Maßstäbe setzen und ein kopierfähiges Modell für andere

Wirtschaftsregionen sein, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann

(Grüne) bei der Vorstellung des Klimaschutzgesetzes. Das Gesetz umfasse

Maßnahmen, die echte Lenkungswirkung entfalteten. Die extremen

Wetterlagen der jüngsten Zeit unterstrichen die Dringlichkeit dieses Vorhabens.

Künftig soll auch ein Klimasachverständigenrat mit renommierten

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Schritte der Landesregierung

begleiten.

CDU will sich an "Spitze der Bewegung" setzen

Die CDU versicherte, dass sie beim Klimaschutz nicht mehr bremsen wolle, wie

noch in der vergangenen Wahlperiode etwa bei der Solarpflicht für

Wohngebäude. CDU-Landeschef und Innenminister Thomas Strobl räumte

ein: "Wir sind nicht die ersten, die das Thema gefunden und erfunden haben."

Aber wenn die Konservativen etwas als richtig erkannt hätten, dann setzten sie

sich an die Spitze der Bewegung.

Kretschmann versicherte: "Der Klimaschutz wird am Geldmangel nicht

scheitern." Zwar sei es finanziell wegen Corona schwierig, doch die Konjunktur

werde nach Ansicht von Expertinnen und Experten demnächst steil nach oben

gehen. "Wir können damit rechnen, dass wir in Bälde wieder stark sprudelnde

Einnahmen haben, mit denen wir diese Maßnahmen umsetzen können",
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prognostizierte der Ministerpräsident.

Naturschutzverbände fordern weitere Schritte

Der NABU-Landesverband begrüßte in einer Mitteilung das Klimaschutzgesetz

von Grün-Schwarz, äußerte aber auch Kritik. "Endlich legt die Landesregierung

beim Klimaschutzgesetz nach. Das hätten wir uns schon in der letzten

Legislaturperiode gewünscht, denn die Zeit drängt", sagte der

Landesvorsitzende Johannes Enssle. Es brauche zudem regionale Ziele für den

Ausbau erneuerbarer Energien, forderte er. "Wenn auf zwei Prozent der

Landesfläche Windräder in einem beschleunigten Verfahren gebaut werden

sollen, müssen folglich auf den restlichen 98 Prozent Windräder tabu sein", so

Enssle. Zudem kündigte er bis Jahresende ein Konzept zur Vereinbarkeit von

Windkraft und Artenschutz an, das die Umweltverbände verlegen würden.

Auch die Landesvorsitzende des BUND Baden-Württembergs, Sylvia Pilarsky-

Grosch, reagierte positiv auf das neue Gesetz. "Es ist gut, dass Grün-Schwarz so

kurz nach der Landtagswahl erste Eckpunkte einer Novelle des

Klimaschutzgesetzes vorlegt und nächstes Jahr das Gesetz grundlegend

anpacken will", sagte sie. Jedes Jahr und jeder Monat Verzögerung bei

Klimaschutzmaßnahmen mache später umso drastischere und kostspieligere

Maßnahmen nötig. "Wir hoffen, dass das Land seine Ziele ohne die

Inanspruchnahme von Kompensation erreicht und die Treibhausgasemissionen

wirklich verringert werden", erklärte Pilarsky-Grosch.

Das Klimaschutzgesetz gehört zu den Großprojekten im Koalitionsvertrag von

Grünen und CDU in Baden-Württemberg. Auf die wesentlichen Punkte hatten

sich die Koalitionspartner bereits während der Verhandlungen nach der

Landtagswahl vor rund vier Monaten geeinigt.

Ausbau des Radnetzes weiter Thema

Der Ausbau des Radnetzes in Baden-Württemberg ist ein weiterer Bestandteil

der grün-schwarzen Klimapläne. Landesverkehrsminister Winfried Hermann

(Grüne) will verstärkt für den Ausbau des Radnetzes und den Bau von

Radschnellwegen im Land werben. Bis zum Jahr 2030 sollen insgesamt 20

Radschnellwege realisiert werden. Bislang sind 15 Projekte in der vertiefenden

Planung.

SWR-Themenschwerpunkt rund ums Radfahren:

#besserRadfahren im Südwesten

Bundesweit liege Baden-Württemberg bei der Planung von Radschnellwegen an

der Spitze, hatte der Grünen-Politiker zuletzt erklärt. Vor allem für Pendlerinnen

und Pendler seien diese eine gute Alternative, schnell und sicher an den

Arbeitsplatz zu kommen. Als beispielhaft nannte er den ersten Radschnellweg

im Land zwischen Stuttgart und Böblingen. Im ersten Jahr wurden laut Hermann

250.000 Radfahrerinnen und Radfahrer gezählt. Eine weitere leistungsfähige

Radinfrastruktur entstehe aktuell auch zwischen Heidelberg und Mannheim

sowie in Oberschwaben, an der Grenze zur Schweiz. Hermanns Ziel sei es, den

Radverkehrsanteil im Land auf 20 Prozent zu erhöhen.

BUND: Zu viel Geld für Straßenbau

Die Umweltschutzorganisation BUND Baden-Württemberg kritisierte im Vorfeld,

dass in den nächsten Jahren immer noch zu viele Mittel in den Straßenbau

fließen würden. Ein sogenannter Klimacheck bei Straßenbau-Projekten, die die

Koalitionsparteien bereits festgeschrieben haben, greift erst in fünf Jahren - nach

dem geplanten großen Investitionsschwung.
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Handbuch für Emissionsfaktoren (HBEFA)
Das Umweltbundesamt veröffentlicht in regelmäßigen Abständen das
Handbuch für Emissionsfaktoren (HBEFA). Diese umfangreiche
Datenbank zu den Emissionen von Luftschadstoffen des
Straßenverkehrs stellt Emissionsfaktoren von Kraftfahrzeugen für die
wichtigsten Luftschadstoffe und den Kraftstoffverbrauch zusammen.
Die Daten sind nach zahlreichen technischen und verkehrlichen
Parametern wie Fahrzeugart (Pkw, Lkw, Bus etc.), Abgasreinigung
(geregelter, ungeregelter Katalysator etc.), Antriebsart (Otto, Diesel)
sowie Verkehrssituationen (Stadtverkehr, Landstraße, Autobahn etc.)
gegliedert. Zudem können die unterschiedlichen Anteile von Güter-
und Personenverkehr an den Schadstoffemissionen nachvollzogen
werden.

Die aktuelle Version 4.1 des Handbuchs für Emissionsfaktoren (HBEFA)
und weitergehende Informationen erhalten sie unter www.hbefa.net
oder bei INFRAS, Sennweg 2, CH-3012 Bern, Telefon +41 31 370 1919,
Telefax +41 31 370 1910, E-Mail hbefa@infras.ch.

TREMOD
Zur Ermittlung und Aufbereitung von Informationen aus dem
Verkehrsbereich hat das Umweltbundesamt das Computerprogramm
TREMOD (Transport Emission  Model) entwickeln lassen. Mit Hilfe
dieses Modells sind aktuelle Aussagen sowie Trend - und
Szenarienberechnungen für den Zeitraum von 1960 bis 2050 möglich.
TREMOD wird vom Umweltbundesamt, den Bundesministerien, dem
Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA) sowie der
Deutschen Bahn AG zur Berechnung der Luftschadstoff- und
Klimagasemissionen des motorisierten Verkehrs in Deutschland
genutzt. Die Basisdaten finden auch Eingang in die deutsche
Treibhausgas-Emissionsberichterstattung.

In TREMOD werden alle in Deutschland betriebenen
Personenverkehrsarten (Pkw, motorisierte Zweiräder, Busse, Bahnen,
Flugzeuge) und Güterverkehrsarten (Lkw, leichte Nutzfahrzeuge,
Bahnen, Schiffe) erfasst. Die Basisdaten reichen von Fahr-,
Verkehrsleistungen und Auslastungsgraden bis zu den spezifischen
Energieverbräuchen und den Emissionsfaktoren. Die Berechnung der
im Straßenverkehr freigesetzten Schadstoffmengen basiert auf den
Emissionsfaktoren aus dem Handbuch für Emissionsfaktoren (HBEFA).
Als Emissionen werden Stickstoffoxide, Kohlenwasserstoffe,
differenziert nach Methan und Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffen
sowie Benzol, Kohlenmonoxid, Partikel, Ammoniak, Distickstoffoxid,
Kohlendioxid und Schwefeldioxid erfasst. Bilanziert werden die
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Emissionsdaten

Die Lärm-, Klimagas- und Luftschadstoffemissionen durch Verkehr werden vom Umweltbundesamt
erfasst.
Quelle: digitalstock / Fotolia.com

Im Umweltbundesamt werden für die verschiedenen Verkehrsmittel umweltrelevante Daten
erfasst. Hierbei wird auf offizielle Statistiken und Sekundärliteratur zurückgegriffen. Auf
Grundlage der erfassten Daten werden die Emissionen von Lärm, Luftschadstoffen und
klimarelevanten Gasen berechnet. Hierzu werden UBA-eigene Modelle und
Computerprogramme genutzt.
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direkten Emissionen einschließlich der Verdunstungsemissionen und
diejenigen Emissionen, die in der dem Endenergieverbrauch
vorgelagerten Prozesskette entstehen.

Das Rechenmodell TREMOD wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes
vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (Ifeu
gGmbH) entwickelt und wird kontinuierlich aktualisiert. Sofern
aktuellere Daten aus den amtlichen Statistiken oder z. B. aktuellere
Emissionsfaktoren aus einer neueren HBEFA-Version vorliegen, werden
Szenarien und auch die Daten der zurückliegenden Jahre ggf.
angepasst. Auch veränderte methodische Abgrenzungen bei den
einzelnen Verkehrsmitteln können Ursache für eine Überarbeitung der
Basisdaten sein. Entsprechend werden die Daten in den
nachfolgenden Tabellen zu den durchschnittlichen Emissionen für
verschiedene Verkehrsmittel im Personen- und Güterverkehr jährlich
aktualisiert. Bei der Betrachtung der Daten unterschiedlicher
Bezugsjahre ist daher zu berücksichtigen, dass eine Vergleichbarkeit
– methodisch und rechnerisch – nicht immer gegeben ist, da den
Daten unterschiedliche Versionen des Rechenmodells zugrunde
liegen.

Emissionen im Personenverkehr – Tabelle

Vergleich der durchschnittlichen Emissionen einzelner Verkehrsmittel im
Personenverkehr

Bezugsjahr 2019

Quelle: Umweltbundesamt

Treibhausgas-Emissionen im Personenverkehr –
Grafik

Vergleich der durchschnittlichen Treibhausgas-Emissionen einzelner
Verkehrsmittel im Personenverkehr

Bezugsjahr 2019

Quelle: Umweltbundesamt

Emissionen im Güterverkehr – Tabelle

Vergleich der durchschnittlichen Emissionen einzelner Verkehrsmittel im
Güterverkehr

Bezugsjahr 2019

Quelle: Umweltbundesamt
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Energiebedingte Treibhausgas-Emissionen
Überall wo fossile Energieträger wie Kohle, Erdgas oder Mineralöl in
elektrische und/oder thermische Energie (Strom- und
Wärmeproduktion) umgewandelt werden, werden energiebedingte
Emissionen freigesetzt. Dabei handelt es sich sowohl um
Treibhausgase –hauptsächlich Kohlendioxid (CO ) – als auch um
sogenannte klassische Luftschadstoffe. Das Verbrennen von fester,
flüssiger oder gasförmiger Biomasse  wird gemäß internationalen
Bilanzierungsvorgaben als CO -neutral bewertet. Andere dabei
freigesetzte klassische Luftschadstoffe, wie zum Beispiel Stickoxide,
werden jedoch bilanziert. Im Verkehrsbereich entstehen
energiebedingte Emissionen durch Abgase aus Verbrennungsmotoren.
Darüber hinaus entstehen energiebedingt auch sogenannte diffuse
Emissionen, zum Beispiel durch die Freisetzung von Grubengas aus
stillgelegten Bergwerken.

Die energiebedingten Emissionen machen etwa 85 % der deutschen 
Treibhausgas -Emissionen aus. Hauptverursacher ist mit 37 % der
energiebedingten Treibhausgas-Emissionen die Energiewirtschaft,
also die öffentliche Strom- und Wärmeerzeugung, Raffinerien sowie
Erzeuger von Festbrennstoffen (siehe Abb. „Energiebedingte
Treibhausgas-Emissionen“). Ihr Trend  ist seit 1990 rückläufig.
Danach folgen die Sektoren Verkehr mit Anteilen in der
Größenordnung von 25 %, Industrie 18 %, private Haushalte 13 % und
der Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungssektor mit 6 %.

Die energiebedingten Treibhausgas-Emissionen bestehen zu 98 % aus
Kohlendioxid (CO ), Methan (CH ) und Lachgas (N O) machen den Rest
aus. Methan wird zum Großteil aus sogenannten diffusen Quellen
freigesetzt, vor allem bei der Kohleförderung als Grubengas.
Energiebedingte Lachgas-Emissionen entstehen durch
Verbrennungsprozesse. Die diffusen Emissionen sanken seit 1990,
weil die Kohleförderung zurückging und das Grubengas verstärkt
energetisch genutzt wurde.

Energiebedingte Treibhausgas-Emissionen
Quelle: Umweltbundesamt

Starker Rückgang „klassischer“ Luftschadstoffe
Neben Treibhausgasen werden energiebedingt auch „klassische“
Luftschadstoffe emittiert. Zu ihnen gehören Stickoxide (NOx),
Schwefeldioxid (SO ), Flüchtige Organische Verbindungen ( NMVOC

), Ammoniak (NH ) und Staub bzw. Feinstaub ( PM10 ).

Während die energiebedingten Treibhausgas -Emissionen seit 1990
nur leicht zurückgingen, wurden die „klassischen“ Luftschadstoffe –
bis auf Ammoniak (NH ) – stark vermindert (siehe Tab.
„Energiebedingte Luftschadstoff-Emissionen“). Den größten Anteil am
Rückgang verzeichnet Schwefeldioxid (etwa 95 %).

In der jüngsten Entwicklung hat sich der abnehmende Trend  bei
Luftschadstoffen deutlich abgeschwächt.
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Treibhausgas-Emissionen ist die Energiewirtschaft.
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Tab: Energiebedingte Luftschadstoff-Emissionen
Quelle: Umweltbundesamt

Energiebedingte Kohlendioxid-Emissionen durch
Stromerzeugung
Die Kohlendioxid-Emissionen aus der deutschen Stromerzeugung
gingen seit dem Jahr 1990 im langjährigen Trend  zurück (siehe Abb.
„Spezifische Kohlendioxid-Emissionen des deutschen Strommixes“).
Die Gründe hierfür liegen vor allem in der Stilllegung
emissionsintensiver Braunkohlenkraftwerke in den 1990er Jahren und
der schrittweisen Substitution durch effizientere Kraftwerke mit einem
höheren Wirkungsgrad. Ein weiterer Grund für den Rückgang liegt im
Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Wechsel zu
emissionsärmeren Brennstoffen wie Erdgas (siehe Abb. „Kohlendioxid-
Emissionen der fossilen Stromerzeugung nach eingesetzten
Energieträgern“).

Der mit der Energiewende anvisierte wachsende Anteil erneuerbarer
Energien im deutschen Stromnetz führte in der Vergangenheit nicht
wie gewünscht dazu, dass dafür weniger Strom aus Kohle erzeugt
wurde. Aufgrund der höheren Preise für Erdgas im Vergleich zu Braun-
und Steinkohlen und der niedrigen Preise pro emittierter Tonne
Kohlendioxid war daher kein Wechsel hin zum kohlenstoffärmeren Gas
in der fossilen Stromerzeugung zu verzeichnen. In Folge wurde stetig
mehr Strom erzeugt als verbraucht, und mehr exportiert als importiert,
was zu einem bedeutenden Anstieg des Stromhandelssaldos führte.
Durch den aktuellen Rückgang an Kraftwerkskapazität auf Basis von
Kohlen sinken die Bruttostromerzeugung und damit auch die
Kohlendioxid-Emissionen der Stromerzeugung (siehe Abb.
„Spezifische Kohlendioxid-Emissionen des deutschen Strommixes“).

Da gemäß internationaler Bilanzierungsvorgaben die Emissionen der
Stromerzeugung immer dem Land anzurechnen sind, in dem sie
entstehen, erhöhte sich dadurch der spezifische Kohlendioxid-
Emissionsfaktor des deutschen Strommixes entsprechend. Das UBA
trägt diesem Phänomen Rechnung, indem der spezifische
Emissionsfaktor mit und ohne Berücksichtigung des
Stromhandelssaldos ausgewiesen wird. Das Stromhandelssaldo ist
nach Jahren des Anstiegs aktuell rückläufig.

Der spezifische Emissionsfaktor des Strommixes gibt an wieviel
Gramm Kohlendioxid pro erzeugter bzw. verbrauchter Kilowattstunde
Strom emittiert werden. Bei Anrechnung des Exportüberschusses
verringert sich dieser spezifische Emissionsfaktor entsprechend.

Auswirkungen energiebedingter Emissionen
Energiebedingte Emissionen beeinträchtigen die Umwelt in vielfältiger
Weise. An erster Stelle ist die globale Erwärmung zu nennen. Werden
fossile Brennstoffe gewonnen und verbrannt, so führt dies zu einer
starken Freisetzung der Treibhausgase Kohlendioxid (CO ) und Methan
(CH ), die wiederum hauptverantwortlich für den Treibhauseffekt
sind. Weitere erhebliche Umweltbelastungen werden durch die
„klassischen Luftschadstoffe“ verursacht. Die Folgen sind
Luftverschmutzung durch Feinstaub ( PM10 , PM2,5 ), Staub und
Kohlenmonoxid (CO), Versauerung , unter anderem durch
Schwefeldioxid (SO ), Stickstoffoxide und Ammoniak (NH ). Außerdem
entsteht durch Vorläufersubstanzen wie flüchtige organische
Verbindungen ( VOC ) und Stickstoffoxide gesundheitsschädliches
bodennahes Ozon (O ). 
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Kohlendioxid-Emissionen der fossilen Stromerzeugung nach eingesetzten
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Klimaschutz 
in der räumlichen Planung 
Gestaltungsmöglichkeiten 
der Raumordnung und BauleitplanungP
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Klimaschutz in der räumlichen Planung 

Die künftige Ausgestaltung der Raum- und Siedlungsstruktur spielt eine wichtige Rolle für die 
Begrenzung des Energieverbrauchs und klimarelevanter Emissionen. Allerdings hat die zunehmend 
komplexe und unübersichtliche Rechtslage dazu geführt, dass die Umsetzung der neu geschaffenen 
rechtlichen Regelungen zum Klimaschutz in der Praxis teils unsicher, teils offensiv gehandhabt wird.

Vor diesem Hintergrund zeigt diese Praxishilfe die fachlich-methodischen sowie die rechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten für den Klimaschutz in Raumordnungs- und Bauleitplänen auf: 
- energieeffiziente und Verkehrsaufwand vermindernde Raum- und Siedlungsstrukturen,
- Standort- und Trassenvorsorge für eine klimaverträgliche Versorgung mit erneuerbaren Energien,
- Schutz und die Entwicklung von Kohlenstoffsenken, 
- strategische Umweltprüfung zur Entscheidungsfindung im Rahmen der planerischen Abwägung.
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Fachgebiet I 1.6 Umweltprüfungen und raumbezogene Umweltplanung

Christoph Rau, Regine Dickow-Hahn, Wulf Hülsmann
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Aus vielen Untersuchungen zu den Ursachen und den Auswirkun-
gen des globalen Klimawandels ist deutlich geworden, dass die 
künftige Ausgestaltung der Raum- und Siedlungsstruktur eine wich-
tige Rolle für die Begrenzung des Energieverbrauchs und klimarele-
vanter Emissionen, wie auch für die Abfederung von Auswirkungen 
des Klimawandels spielen kann.

Diese Erkenntnis hat zunächst Eingang gefunden in politische Stra-
tegien und Programme auf internationaler und nationaler Ebene. 
Sie hat sich zudem in veränderten gesetzlichen Anforderungen im 
Raumordnungs- und Planungsrecht sowie in flankierenden, Anreize 
bietenden Förderprogrammen niedergeschlagen. Dies begleitend 
und fachlich unterstützend sind in den letzten Jahren umfangrei-
che Forschungsaktivitäten verschiedener Ressorts auf Bundes- und 
Landesebene zur Konkretisierung der Beiträge der Raum- und Sied-
lungsentwicklung für den Klimaschutz initiiert worden.

Insoweit sind zunächst wichtige Voraussetzungen dafür geschaffen 
worden, den räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes Rech-
nung zu tragen. Die zunehmend komplexe und unübersichtliche 
Rechtslage hat überdies dazu geführt, dass die Umsetzung in der 
Praxis teils unsicher, teils offensiv gehandhabt wurde. Mit dem am 
22. Juli 2011 in Kraft getretenen Gesetz zur Förderung des Klima-
schutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden sind 
mehr Klarheit, mehr Gestaltungsmöglichkeiten und mehr Rechtssi-
cherheit geschaffen worden.

Vor dem Hintergrund bestehender rechtlicher Unsicherheiten in der 
Planungspraxis hat das Umweltbundesamt im Jahr 2009 die Erar-
beitung der vorliegenden Praxishilfe in Auftrag gegeben, die

•	 die fachlich-methodischen Gestaltungsmöglichkeiten für den 
Klimaschutz in Raumordnungs- und Bauleitplänen aufzeigt,

•	 die Möglichkeiten, die die Umweltprüfung für den Klimaschutz 
eröffnet, berücksichtigt,

•	 flankierende Steuerungsansätze aus anderen Handlungsberei-
chen aufzeigt,

•	 Synergien zwischen Klimaschutzansätzen und Klimaanpassungs-
maßnahmen identifizieren soll.

Grundlage für die Erarbeitung verallgemeinerbarer Gestaltungs-
möglichkeiten und Planungsempfehlungen ist eine Analyse prinzi-
piell klimaschutzrelevanter Instrumente und Planinhalte der Raum-
ordnung und Bauleitplanung sowie Analyse ausgewählter aktueller 
Planwerke aus allen Teilen der Bundesrepublik.

Die Praxishilfe setzt diese Anforderungen in drei Schritten um:
Um die Bedeutung der Raum- und Siedlungsentwicklung für den 
Klimaschutz einzuordnen, stellt Kapitel 2 zunächst räumliche Ur-

sachen und Auswirkungen des globalen Klimawandels und die 

bisher verfolgten Strategien zur Minderung von Treibhausgasen 
in Städten und Regionen voran. Hieraus leiten sich verschiedene 
strategische Herausforderungen sowie Aufgaben und Bausteine für 
eine klimafreundliche Raum- und Siedlungsentwicklung ab. Dazu 
gehören bspw. eine energetisch optimierte, Verkehr reduzierende 
Raum- und Siedlungsentwicklung sowie die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine klimafreundliche Energieversorgung. Dies 
spannt den Rahmen auf für konkrete Gestaltungsmöglichkeiten, 
die sich auf den Ebenen der Raumordnung und der Bauleitplanung 
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– auch in Zusammenwirken mit der informellen Planung – bieten, 
Klimaschutz zu verankern und Synergien mit Klimaanpassungsmaß-
nahmen zu realisieren.

Der Rechtsrahmen für den Klimaschutz in der räumlichen Planung 
hat sich in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt und ist 
mittlerweile hochkomplex. Dabei werden die zentralen inhaltlichen 
Entscheidungen durch das Energiefachrecht getroffen, welches 
wiederum nach der Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen 
verlangt. Dies ist Aufgabe des Planungsrechts, so dass Praktikerin-
nen und Praktiker darauf hinwirken müssen, die Umsetzung des 
Energiefachrechts zu gewährleisten und abzusichern. Vor diesem 
Hintergrund soll Kapitel 3 eine erste, fundamentale Orientierung 

im Bereich der rechtlichen Grundlagen ermöglichen. Eine darüber 
hinausgehende, ausdifferenzierte Kommentierung oder abschlie-
ßende Betrachtung rechtlicher Konflikte – wie sie sich auch in der 
Weiterentwicklung des Rechtsrahmens noch vermehren können – 
soll hingegen nicht vorgenommen werden.

In Kapitel 4 stehen die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 

der Raumordnung und der Bauleitplanung im Vordergrund, Kli-
maschutz bei der künftigen Raum- und Siedlungsentwicklung mög-
lichst effektiv und umsetzbar zu verankern. Komplementär dazu 
werden auch die Potenziale informeller Planungen und flankieren-
der Steuerungsinstrumente für den raum- und siedlungsbezogenen 
Klimaschutz thematisiert. In der Praxis wird deutlich, dass sich gera-
de im Zusammenspiel von formalen und informellen Konzepten und 
Instrumenten interessante Gestaltungschancen und Umsetzungs-
möglichkeiten für den Klimaschutz eröffnen.
Die Darstellung der Handlungsmöglichkeiten konzentriert sich auf 
folgende Aufgabenfelder:

•	 energieeffiziente und Verkehrsaufwand vermindernde Raum- 
und Siedlungsstrukturen

•	 räumliche Standort- und Trassenvorsorge für eine klimaverträgli-
che Versorgung mit elektrischer Energie und mit Wärme

•	 Schutz und Entwicklung von Kohlenstoffsenken

•	 Umweltprüfung

Die darin enthaltenen Praxisbezüge, Beispiele und Handlungsemp-
fehlungen basieren auf einer umfangreichen Fallstudiensammlung 
aus dem gesamten Bundesgebiet.1

 
 

1 Die Dokumentation der Fallstudien kann von der Internetseite des Umweltbundesamtes 
heruntergeladen werden: F+E-Vorhaben „Klimaschutz in der Raum- und Siedlungsentwick-
lung – Gestaltungsmöglichkeiten der Raumordnung und Bauleitplanung“ (FKZ 3709 16 
136) – Kurzdokumentation Fallstudien.
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Vor dem Hintergrund der mittlerweile umfangreichen Erkenntnis-
se über Ursachen, Wirkungszusammenhänge und Folgen des Kli-
mawandels und der damit verbundenen internationalen Klima-, 
Energie- und Nachhaltigkeitsdiskussion sind Städte und Regionen 
in Deutschland mit einer doppelten Herausforderung konfrontiert: 
Auf der einen Seite stehen sie vor der Herausforderung, forciert Kli-
maschutzmaßnahmen zu betreiben. Auf der anderen Seite müssen 
sie sich zunehmend an regionale Folgewirkungen des globalen Kli-
mawandels anpassen.

Bereits heute emittieren urbane Zentren einen Großteil der anthro-
pogen verursachten Treibhausgase (THG) und befinden sich gleich-
zeitig in stark von den Folgewirkungen des Klimawandels gefähr-
deten Gebieten, z.B. an Küsten oder in Flussniederungen (WBGU 
2011: 60ff). 

Eine gleichermaßen vorausschauende und integrative Raum- und 
Siedlungsentwicklung steuert in den unterschiedlichen Ebenen des 
Planungssystems – je nach Raum- und Wirtschaftsstruktur differen-
ziert – einen signifikanten Beitrag zur Begrenzung von THG-Emissi-
onen (und damit zum Klimaschutz) bei. 

Die (textliche und zeichnerische) Konkretisierung energiewirtschaft-
licher und klimaschützender Ziele und Grundsätze sowie deren fach-
liche Begründung in den verschiedenen Planwerken der Raumord-
nung, der Bauleitplanung und der informellen Entwicklungsplanung 
bietet daher die Möglichkeit, Anstöße und Orientierungen für die 
künftige Ausrichtung einer aus Klimaschutzperspektive nachhalti-
gen Raum- und Siedlungsentwicklung vorzugeben. Darüber hinaus 
ermöglicht die gegenseitige Integration von Raum- und Fachpla-
nungen die Koordination der verschiedenen Raumnutzungsansprü-

che mit den Erfordernissen des räumlichen Klimaschutzes. 

Das vorliegende Kapitel zu Möglichkeiten und Herausforderungen 
für die räumliche Planung ist folgendermaßen strukturiert: 

•	 der Abschnitt 2.1 skizziert die wichtigsten Erkenntnisse aktueller 
Modellierungen des globalen und regionalen Klimawandels, 

•	 Abschnitt 2.2 differenziert verschiedene sektorale und funk-
tionsräumliche Ursachen der Entstehung von Treibhausgas-
emissionen und skizziert die Bedeutung dieser Ursachen für die 
räumliche Planung, 

•	 Abschnitt 2.3 dokumentiert die wichtigsten Strategien zur Min-
derung von Treibhausgasemissionen im politischen Mehrebenen-
system Deutschlands, 

•	 Abschnitt 2.4 entwickelt auf der Grundlage strategischer 
Herausforderungen für den regionalen bzw. kommunalen 
Klimaschutz Bausteine einer klimaschützenden Raum- und 
Siedlungsentwicklung. 

Insofern stellen die folgenden Ausführungen auch erste übergrei-
fende Begründungsbausteine für raumbezogene Klimaschutzmaß-
nahmen dar.

Klimaschutz in Städten und Regionen – 
Herausforderungen für die Raum- und 
Siedlungsentwicklung
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 KLIMAWANDEL IN GLOBALER UND REGIONALER PERSPEKTIVE 2.1

2.1 
Klimawandel in 
globaler und regionaler 
Perspektive 

Der im Frühjahr 2007 veröffentlichte 4. Sachstandsbericht des 
Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen erwartet 
weltweit zum Jahr 2100 eine Zunahme der globalen Durchschnitts-
temperatur zwischen 1,1°C und 6,4°C im Vergleich zum Referenz-
jahr 1990. Bereits für die letzten 100 Jahre ist ein durchschnittli-
cher Temperaturanstieg von 0,74°C wissenschaftlich belegt (IPCC 
2007). Neueste Erkenntnisse legen eine Zunahme der Temperatur 
um 0,16°C pro Dekade seit 1990 nahe, d.h. der Anstieg der globa-
len Temperaturen beschleunigt sich (Blunden u.a. 2010). 

Der derzeit eingeschlagene globale Emissionspfad in der Zeitspanne 
bis 2100 bewegt sich innerhalb der Bandbreite der fossilintensiven 
Szenarien des IPCC, d.h. innerhalb des ungünstigsten Szenarios (Er-
wärmungstrend in der Bandbreite von 2,4°C bis 6,4°C). Auch die 
weltweite Wirtschaftskrise 2009 hat nur zu einem leichten Rück-
gang der CO2-Emissionen um etwa 1,3% geführt (Friedlingstein 
u.a. 2010). Bereits 2010 wurde ein historisches Rekordniveau er-
reicht (IEA 2011). Sollte der derzeitige Anstieg der Emissionen nicht 
innerhalb der kommenden Dekade deutlich reduziert werden, so ist 
das erklärte 2°C-Ziel der internationalen Gemeinschaft nicht mehr 
zu erreichen. Aber auch im unwahrscheinlichen Falle einer kurzfris-
tigen weltweiten radikalen Reduktion von Treibhausgasemissionen 
werden die Folgen des weltweiten Klimawandels in den kommen-
den Jahren weiterhin spürbar bleiben, da die den Treibhauseffekt 
auslösenden Gase sich erst über einen langfristigen Zeitraum in der 
Atmosphäre verringern. 

Deutschland belegt im Jahr 2011 mit 916,7 Gt CO2eq Gesamtemis-
sionen gegenwärtig Platz 6 in der Rangliste der weltweit am meis-
ten emittierenden Staaten. Hinsichtlich einer sektoral differenzierten 
Betrachtung haben insbesondere die Energiewirtschaft (38,6%) 

und der Verkehr (17,1%) einen herausragenden Anteil an den 
Gesamtemissionen (UBA 2012). Der weltweit beachtete Ansatz in 
Deutschland besteht darin, einen postfossilen Niedrigemissionspfad 
bei gleichzeitigem Ausstieg aus der Atomenergie einzuschlagen. Der 
Entwicklung von Städten und Siedlungsräumen wird hier auch nati-
onal ein zentraler Stellenwert zukommen. 

Für Deutschland hat der Deutsche Wetterdienst (DWD, 2007) aus 
Messdaten der Jahre 1901–2007 einen Anstieg der durchschnittli-
chen Jahrestemperatur von 0,9°C berechnet. Aus Modellrechnungen 
für Deutschland geht hervor, dass im Vergleich zur Klimareferenzpe-
riode 1961–1990 die Temperaturen bis 2100 um 2,5°C–3,5°C an-
steigen (UBA 2008). Diese Erwärmung wird sich allerdings saisonal 
und regional unterschiedlich stark ausprägen: Besonders im Süden 
bzw. Südwesten Deutschlands werden die Winter deutlich wärmer. 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass in Deutschland die Winter 
teilweise feuchter und die Sommer bei Zunahme von Extremnieder-
schlagsereignissen deutlich trockener werden. Gleichzeitig werden 
die Niederschläge insgesamt weiträumig abnehmen. Trotz der Un-
genauigkeiten und Unsicherheiten bestehender Klimaprojektionen 
hinsichtlich der exakten Auswirkungen wird der Trend der Klimaver-
änderung sehr deutlich. 

Das Schadensausmaß derartiger Ereignisse richtet sich in erster Linie 
nach der Sensitivität der jeweiligen Region, in der die Klimafolgen 
eintreten. So sind es gerade Städte und Ballungsräume, die aufgrund 
ihrer hohen Bevölkerungs- und Bebauungsdichte sowie dem hohen 
Versiegelungsgrad und fehlender Verdunstungsflächen besonders 
stark durch die Extremwetterereignisse künftig betroffen sind. 

Der Raum- und Siedlungsplanung kommt in diesem Zusammenhang 
die Aufgabe zu, für die flächenbezogenen Auswirkungen Risikovor-
sorge zu betreiben und so Gefahren und unzumutbare Belastungen 
für empfindliche Nutzungen zu vermeiden (UBA 2009). Hierzu liegt 
bereits eine ganze Reihe von Untersuchungen, Einschätzungen und 
Handlungshilfen vor2.

Innerhalb dieser Praxishilfe werden in den einzelnen Fachkapiteln 
die Synergien und Konflikte zwischen Emissionsminderung (Mitiga-
tion) auf der einen Seite und Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels (Adaptation) auf der anderen Seite herausgearbeitet.

2 Siehe Ergebnisse des MORO „Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel“, die sich 
insbesondere auf die Entwicklung von Anpassungsstrategien auf regionaler Ebene beziehen. 
Vgl. z.B. dazu auch die Vulnerabilitätsanalyse Westsachsen (Download unter: 

 http://www.rpv-westsachsen.de). Siehe auch: www.anpassung.net (letzter Zugriff: 14.05.12).
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Exkurs: Strategien und Maßnahmen zur Anpassung an den 

Klimawandel 

Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist wie das The-

menfeld Klimaschutz eine gesamtgesellschaftliche Transformati-

onsaufgabe. Die Funktions- und Leistungsfähigkeit der Gesellschaft 

und ihrer Teilsysteme sind angesichts der zu erwartenden Verände-

rungen zu erhalten oder weiter zu entwickeln. Daher müssen Pro-

duktion und Konsum, Produkte und Dienstleistungen, Planungen 

und Handlungsroutinen auch an den zukünftigen Herausforderun-

gen der (gesamt- und teilräumlichen) Folgewirkungen des Klima-

wandels ausgerichtet werden. 

Mit der Verabschiedung der Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) 

Ende 2008 durch das Bundeskabinett wurde ein Rahmen für die 

Beiträge des Bundes zur Anpassung an die Folgen des Klimawan-

dels geschaffen. In der DAS werden folgende gesellschaftliche 

Handlungsfelder als besonders relevant für den Umgang mit dem 

Klimawandel in Deutschland identifiziert: 

•	 Bauwesen: Gefährdung von Gebäuden, komplexere Anforde-
rungen an die Gebäudekühlung

•	 Wasserwirtschaft: Mögliche Kapazitätsgrenzen der Siedlungs-
wasserwirtschaft durch extreme Wetterereignisse, drohende 
Konflikte bei Wassernutzungen in Trockenperioden

•	 Gesundheit: Mögliche Ausbreitung von Infektionskrankheiten, 
Belastung älterer Menschen und Neugeborener durch Hitze, 
Belastung von Gewässerqualitäten

•	 Finanzwirtschaft: Erhöhung von Kosten für Versicherungen und 
Krankenkassen 

•	 Transport und Verkehr: Behinderung der Mobilität und Beeinträchti-
gung der Verkehrsinfrastrukturen durch extreme Wetterereignisse 

•	 Energie: Steigerung der Nachfrage nach Energie z.B. über 
Anstieg des Stromverbrauchs für Kühlgeräte, mangelndes Kühl-
wasser für Laufwasser gekühlte Kraftwerke, Ausfälle auch von 
erneuerbaren Energien (z.B. Windenergie)

•	 Regional- und Raumplanung: entstehende Raumnutzungskon-
flikte durch Klimawandel und Klimaschutz (Ausbau EE). Darüber 
hinaus besteht Handlungsbedarf hinsichtlich der Formulierung 
von Klimaschutz- und Klimaanpassungsstrategien

Das weitere strategische Vorgehen auf der Grundlage der DAS wird 

durch den Mitte 2011 von der Bundesregierung verabschiedeten 

Aktionsplan Anpassung (APA)3 konkretisiert. Bis Ende 2014 soll 

ein Bericht zur Evaluierung und Fortschreibung der DAS und des 

APA vorgelegt werden. Die Federführung bei der Umsetzung der 

3 http://www.bmu.de/klimaschutz/downloads/doc/47641.php (letzter Zugriff: 22.03.2012).

DAS und des APA liegt beim Bundesministerium für Umwelt, Na-

turschutz und Reaktorsicherheit BMU. Das Kompetenzzentrum Kli-

mafolgen und Anpassung (KomPass) im Umweltbundesamt (UBA) 

arbeitet mit der Wissenschaft, mit Ministerien und Behörden sowie 

Verbänden und Unternehmen zusammen und unterstützt die Um-

setzung von DAS und APA.

Auch Regionen, Städte und Gemeinden beginnen zunehmend, 

Strategien und Maßnahmen zur Anpassung zu entwickeln. In ver-

schiedenen Forschungs-/Fördervorhaben von BMU, UBA, BMVBS 

und BMBF sowie in mehreren Bundesländern werden regionalpla-

nerische und stadtplanerische Strategien zur Anpassung an die Aus-

wirkungen des Klimawandels entwickelt. 

Zu nennen sind insbesondere folgende Programme ...

... für die Ebene der Raumordnung und Regionalplanung4: 

•	 Forschungsschwerpunkt KLIMZUG (BMBF) – Klimawandel in 
Regionen zukunftsfähig gestalten 

•	 KlimaMoro zu Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel 
(BMVBS/BBSR)

... für die Ebene der Stadtplanung5:

•	 klimazwei (BMBF) – Forschung für den Klimaschutz und Schutz 
vor Klimawirkungen

•	 ExWoSt (BMVBS/BBSR) Klimawandelgerechte Stadtentwicklung

•	 Forschungsschwerpunkt Nachhaltiges Landmanagement 
(BMBF) – Innovative Systemlösungen für ein nachhaltiges 
Landmanagement

•	 Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 
(BMU) – Schwerpunkt: Unterstützung regionaler oder lokaler 
Akteure (wie z.B. Kommunen, Unternehmen) zur Anpassung an 
Folgen des Klimawandels durch Initiativen zur Bewusstseins-
bildung, zu Dialog und Beteiligung sowie zur Vernetzung und 
Kooperation 

Einige Beispiele zeigen, wie Anpassungsmaßnahmen potenziell 

hohe Synergien mit Maßnahmen zum Klimaschutz aufweisen (z.B. 

UBA 2011), wie bspw.  

•	 bei der Dämmung von Gebäuden zur Senkung des Energie-
bedarfs bei gleichzeitiger Reduktion der darin entstehenden 
Hitzeentwicklung,

•	 bei Renaturierungsmaßnahmen bspw. einer Auenrenaturierung 

4 siehe: http://www.klimzug.de/, http://www.klimamoro.de (letzter Zugriff: 22.12.2011).

5 siehe: http://www.klimazwei.de/, http://www.stadtklimalotse.net/, http://nachhaltiges-
landmanagement.de/, siehe: http://www.bmu.de/foerderprogramme/anpassung_an_die_
folgen_des_klimawandels/doc/47882.php (letzter Zugriff: 22.12.2011).



13

im Kontext des Hochwasserschutzes mit der Nutzung des anfal-
lenden Landschaftspflegematerials für die energetische Biomas-
senutzung oder die Anlage und Nutzung von verträglichen KUP 
auf degradierten Niedermoorstandorten (siehe Kapitel 4.3.5 – 
Biomasse und 4.4. – Kohlenstoffsenken).

Die Entwicklung einer übergreifenden nationalen Anpassungsstra-

tegie bietet mittelfristig eine Orientierung für andere Akteure und 

unterstützt sie bei der systematischen Berücksichtigung von Risiken 

und Chancen des Klimawandels in Planungs- und Entscheidungs-

prozessen. 

Klimapolitisch sind sowohl Maßnahmen zum Schutz des Klimas 

als auch zur Anpassung an den Klimawandel bedeutsam. Da beide 

Themenfelder eng miteinander verzahnt sind, ist bereits im Vorfeld 

von Planungen und Entscheidungen unbedingt darauf zu achten, 

dass mögliche Konfliktpotenziale analysiert planerische Lösungen 

für Konflikte entwickelt und in einem Abwägungsprozess berück-

sichtigt werden müssen, z.B.: 

•	 Energetisch optimierte Nachverdichtungen stehen potenziellen 
Verschlechterungen des Stadtklimas u.a. mit der Entwicklung 
von Hitzeinseln entgegen. 

•	 Möglicherweise entstehen Flächenkonkurrenzen beim Anbau 

nachwachsender Rohstoffen oder dem Ausbau von Infrastruktu-

ren gegenüber Retentionsflächen. ■

2.2 
Sektorale und räumliche 
Ursachen von Treib-
hausgasemissionen und 
deren Bedeutung für die 
räumliche Planung

Die Ursachen bestehender THG-Emissionen in Deutschland lassen 
sich nach Sektoren und räumlichen Dimensionen differenzieren: 

1.  nach Verursacher- und Verbrauchsektoren,
2.  nach Bundesländern,
3.  nach Siedlungsentwicklung und Stadtraumtypen in 
  Städten und Regionen,
4.  nach Verfügbarkeits- und Ausbaupotenzialen emissions-
  mindernder Energieträger (z.B. Potenzialen für Fernwärme 
  und erneuerbare Energien).

Damit verbinden sich jeweils unterschiedliche Anforderungen und 
Aufgabenstellungen für die Raumordnung, die Bauleitplanung und 
die informelle Entwicklungsplanung in den Ländern, Regionen, 
Städten und Gemeinden.

2.2.1 
Emissionen nach Verursacher- und  
Verbrauchssektoren 
Im Bereich der Treibhausgasemissionen war 2011 der Energie-
sektor (Stromproduktion) mit einem Anteil von rund 37% an allen 
THG-Emissionen die größte Verursacherquelle, gefolgt vom Ver-
kehrssektor mit fast 17% und Feuerungsanlagen für Haushalte so-
wie für Gewerbe, Handel und Dienstleistungen mit zusammen etwa 
14% (Umweltbundesamt 2012; vgl. Abbildung 1).

Im Bereich des Endenergieverbrauchs dominierte dagegen 2008 
mit rund 34% die Wärmeversorgung der Gebäude; im Versor-

 SEKTORALE UND RÄUMLICHE URSACHEN VON TREIB-HAUSGASEMISSIONEN UND DEREN BEDEUTUNG FÜR DIE RÄUMLICHE PLANUNG 2.2
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gungsbereich der privaten Haushalten umfasst die Wärmeversor-
gung sogar über 70%, im Bereich Gewerbe, Handel, Dienstleis-
tungen noch rund 50% des Endenergieverbrauchs. Produziert wird 
die Raumwärme dabei im Bereich der privaten Haushalte vor allem 
durch Verbrennung von Heizöl und Gas (knapp 75%), Fernwärme 
(ca. 8%) und erneuerbare Energien (rund 12%) (AG Energiebilan-
zen 2011)6.

Eine ähnlich hohe Bedeutung besitzt der Verkehrssektor, der für ca. 
28% des Endenergieverbrauchs verantwortlich ist; verursacht wird 
der Energieverbrauch hier vor allem durch den Mineralölverbrauch 
(AG Energiebilanzen 2011).  

Davon unterscheidet sich der Endenergieverbrauch im Verbrauchs-
sektor Industrie deutlich; hier stehen Prozesswärme, mechanische 
Energie und Raumwärme im Vordergrund (AG Energiebilanzen 
2011) (vgl. Abbildung 2 und Abbildung 3).

Auf der Basis der Verursacher- und der Verbrauchssektoren lassen 
sich die Handlungserfordernisse und -möglichkeiten der Raum- und 
Siedlungsplanung für den Klimaschutz identifizieren (s. u.).

6 Stand 2008. AG Energiebilanzen (Verf.); BMWT 2011 (Hrsg.): Zahlen und Fakten. Ener-
giedaten. Nationale und Internationale Entwicklung. Erstellt vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie, Referat III C 3. http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/ 
Energie/Statistik-und-Prognosen/energiedaten.html.

2.2.2 
Emissionen nach Bundesländern und 
Wirtschaftssektoren

Der Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland variiert erheblich 
zwischen verschiedenen Bundesländern und Regionen. Sowohl 
Nutzungs- und Siedlungsstruktur und die damit verbundene Ein-
wohnerzahl bzw. die Einwohnerdichte als auch die Wirtschaftsstruk-
tur (bzw. -leistung) der jeweiligen Region spielen eine maßgebliche 
Rolle; auch die sektorale Differenzierung der Wirtschaftsstruktur 
hat großen Einfluss auf die Emissionsniveaus. Besondere Bedeutung 
kommt hier dem jeweiligen Umfang der Stromerzeugung zu. Die 
energiebedingten Kohlendioxid-Emissionen in den Bundesländern 
streuten je Einwohner z.B. im Jahr 2008 zwischen 4,8 (Thüringen) 
und 22,4 (Brandenburg) Tonnen (Statistisches Bundesamt 2010, 
Länderarbeitskreis Energiebilanzen). 

Die spezifischen Kohlendioxid-Emissionen konnten in allen Bundes-
ländern verringert werden. In einigen Ländern fand eine deutliche 
Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Kohlendioxid-Emissi-
onen statt (AK UGRL, 2009). Auf das bevölkerungsreichste Bun-

ABBILDUNG 1: 
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desland Nordrhein-Westfalen entfielen z.B. im Jahr 2008 mit 286,2 
Mill. Tonnen allein knapp 36% der deutschlandweit energiebedingt 
entstandenen CO2-Emissionen. Im gleichen Jahr wurden 31,5% 
des bundesweit genutzten Stroms in Nordrhein-Westfalen bereit-
gestellt, überwiegend aus der Verbrennung von Stein- und Braun-
kohle (74,7%)7. 

Andere Treibhausgase wie Methan oder Stickoxid werden im Un-
terschied zum Kohlendioxid vor allem in der Landwirtschaft (durch 
die landwirtschaftliche Nutzung selbst als auch durch flächenbezo-
gene Nutzungsänderungen bspw. bei Grünlandumbruch) und in 
der chemischen Industrie freigesetzt. Überdurchschnittliche Emissi-
onen finden sich daher in eher landwirtschaftlich geprägten Regio-
nen Mecklenburg-Vorpommerns oder Schleswig-Holsteins oder an 
größeren Standorten der Chemieindustrie wie bspw. in Rheinland-
Pfalz.8 

7 IT NRW 2009: Statistische Berichte. Energiebilanz und CO2-Bilanz Nordrhein Westfalen 
2008.

8 Siehe: http://www.lakenergiebilanzen.de/sixcms/list.php?page=liste_en&sv[relation_
en.gsid]=lbm1.c.227818.de.

Industrie und Gewerbe, private Haushalte und Verkehr emittieren 
CO2-Emissionen vor allem durch die Nutzung fossiler Energieträger 
(siehe Abbildung 4). Beispielsweise bestimmen im privaten Haus-
haltssektor insbesondere die verwendeten Energiequellen, die ener-
getische Qualität von Wohngebäuden, die Wohnfläche pro Kopf 
sowie die Siedlungsdichten den Energieverbrauch und die entspre-
chenden Emissionsniveaus. Diese Faktoren variieren bereits auf der 
Mikro-Ebene erheblich (siehe Abbildung 4 und Abbildung 5). Für die 
Höhe der Emissionen im Verkehrssektor ist neben der Raumstruktur 
u.a. auch das Verhältnis von Personenverkehr und Güterverkehr wie 
auch der jeweilige Anteil an gewählten Verkehrsmitteln (modal split) 
von Relevanz.

2.2.3 
Emissionsniveau nach Siedlungsentwick-
lung in Städten und Regionen 

Der Zusammenhang von Siedlungsentwicklung und Emissionsni-
veau ist bisher vor allen Dingen in der verkehrsplanerischen Diskus-

ABBILDUNG 2: 
ENDENERGIEVERBRAUCH 2008 NACH ENERGIEARTEN 
UND VERBRAUCHSSEKTOREN

ABBILDUNG 3: 
ENDENERGIEVERBRAUCH 2008 NACH 
ANWENDUNGSBEREICHEN UND VERBRAUCHSSEKTOREN
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sion thematisiert worden. Newman und Kenworthy (1989) konnten 
z.B. erstmalig einen Zusammenhang zwischen Benzinverbrauch und 
Stadtfläche (jeweils berechnet pro Person) herstellen. Im Vergleich 
von Städten in Industrieländern schnitt der Typus der europäischen 
kompakten Stadt hinsichtlich des Benzinverbrauchs pro Person am 
besten ab (siehe Abbildung 5)9. Im raumplanerischen Kontext finden 
diese Erkenntnisse u.a. ihren Niederschlag in kommunalen Leitbil-
dern zur nachhaltigen Stadtentwicklung10.

Unterdessen werden auch die CO2-Emissionen von Siedlungsstruk-
turen im Zusammenhang mit ihren jeweiligen Gebäudeenergiebe-
darfen und Versorgungsstrukturen ins Blickfeld der raumstrukturel-
len Forschung genommen. Siedlungsraumtypologien bieten hier vor 
allen Dingen die Möglichkeit, den Zusammenhang von Gebäudety-
pen, Energiebedarf und Energieversorgungsstrukturen (Strom und 
Wärme) auf Quartiersebene herzustellen. Das Ziel der durch das 
BMVBS/BBSR beauftragten ExWoSt-Studie „Nutzung städtischer 
Freiflächen für erneuerbare Energien“ (BMVBS/BBSR 2009) bestand 
z.B. darin, den langfristigen Energiebedarf energetisch sanierter 
Wohn- und Nichtwohngebäude nach verschiedenen Stadtraumty-
pen zu untergliedern und u.a. auf dieser Basis Potenziale für die 
Nutzung erneuerbarer Energien in Stadträumen zu ermitteln (siehe 

Tabelle 1)11.

9  Mit Blick auf die (Siedlungs-)Raumstrukturen in Deutschland kommen Holz-Rau (1997), 
Holz-Rau und Kutter (1995) und Kagermeier (1999) zu ähnlichen Schlüssen.

10  Siehe z.B. zur Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt: http://www.nationale-
stadtentwicklungspolitik.de/nn_251602/Content/Publikationen/NSP/leipzig__charta__zur__
nachhaltigen__europaeischen__stadt.html (letzter Zugriff: 22.12.11)

   
11  Eine erweiterte Siedlungstypologie findet sich bei Blesl (2002, pp. 10 und 135ff.). Einen 

vergleichbaren Ansatz verfolgt der bayerische „Leitfaden Energienutzungsplan. Teil I: 
Bestands- und Potenzialanalyse“ (StMUG, StMWIVT, OBB 2010 ): Dieser zeigt, wie sich der 
Wärmebedarf anhand einer stadtstrukturellen Analyse ableiten und operationalisieren lässt.

In dieser Studie wurden die Effizienzpotenziale in Verbindung mit 
den Ausbaupotenzialen für Erneuerbare Energien in verschiedenen 
Regionstypen (Schrumpfungsregionen, stabile Regionen, Wachs-
tumsregionen) abgeschätzt.12 Abbildung 6 zeigt die unterschiedli-
chen möglichen Autarkiegrade der untersuchten Städte für Wärme 
und Strom auf Basis einer Szenarioanalyse auf – und somit die Gren-
zen und Möglichkeiten weitreichender Emissionsminderungen. 

Für die Nutzung solarer Potenziale in unterschiedlichen Stadträu-
men zeigt sich u.a., dass 

•	 die Verbrauchssektoren „Haushalte“ und „Gewerbe, Handel 
und Dienstleistung“ in der Mehrzahl der untersuchten Modell-
räume weitgehend energieautark werden könnten,

•	 die Nutzung regionaltypischer Energieressourcen einen entschei-
denden Einfluss auf die Energieautarkie haben kann,

•	 in hoch verdichteten Stadträumen die Deckung des vergleichs-
weise hohen Energiebedarfs anspruchsvoller als in gering ver-
dichteten Stadträumen ist,

•	 die Bedeutung der Brachflächen für die Erzeugung erneuerbarer 
Energien in allen untersuchten Modellräumen im Vergleich zu den 
gesamten energetisch nutzbaren Flächenressourcen gering ist,

•	 die prozentuale Verteilung der einzelnen Stadtraumtypen einen 
deutlichen Einfluss auf die Energieautarkie hat.

12  Modellstädte in diesen Projekten waren die Städte Sondershausen, Gelsenkirchen, Nord-
hausen, Bleicherode, Roßleben, Leipzig und Stuttgart.
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ABBILDUNG 4: 
ENERGIEBEDINGTE CO2 EMISSIONEN NACH BUNDESLÄNDERN UND SEKTOREN 2005
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ABBILDUNG 5:
ZUSAMMENHANG ZWISCHEN TREIBSTOFFVERBRAUCH UND STADTFLÄCHE
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TABELLE 1: 
LANGFRISTIGER ENERGIEBEDARF ENERGETISCH SANIERTER WOHN- 
UND NICHTWOHNGEBÄUDE NACH STADTRAUMTYP

Stadtraumtyp Heizwärmebedarf1 
in kWh/(m2*a)

Warmwas-
serbedarf1 

in kWh/
(m2*a)

Strombe-
darf2 

in kWh/
(m_*a)

Altstadt I 130 17 20

Innerstädtische Baublöcke der Gründer- und Vorkriegszeit II 50 17 20

Wiederaufbau-Ensembles der 50er-Jahre III 70 17 20

Dörfliche und kleinteilige Strukturen IV 603 17 20

Werks- und Genossenschaftssiedlungen der Gründer- und 
Vorkriegszeit

V 50 17 20

Siedlungen des Sozialen Wohnungsbaus der 50er-Jahre VI 50 17 20

Hochhaussiedlungen der 70er-Jahre & Plattenbausiedlun-
gen in den neuen BL

VII 40 17 20

Geschosswohnungsbau seit den 60er-Jahren VIII 45 17 20

Einfamilienhausgebiete IX 50 17 20

Gewerbe- und Industriegebiete4 X 50 5 20

Zweckbau-Komplexe und öffentliche Einrichtungen4 XI 70 5 20

1nach Everding (Everding et al. 2004; Everding 2007); 2nach VDI 3807 Blatt 2, Tab. 1 (1998), gerundet; 3Schätzung; 4ohne Industriestrom
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aus der Perspektive der 
Raumplanung und der Bauleitplanung die Differenzierung verschie-
dener Stadtraum- bzw. Siedlungstypen in dreifacher Hinsicht von 
besonderer Bedeutung ist. Sie ermöglicht u.a.

1.  die Erfassung der baulichen Ursachen von Emissionsniveaus auf 
  kommunaler oder regionaler Ebene und schafft somit die
  Grundlage für eine räumlich differenzierte Emissionsbilanzierung, 
2.  die Identifi zierung von regional differenzierten Energieeinspar-
  und Emissionsminderungspotenzialen z.B. zur Identifi zierung 
  von Potenzialen solarer Nutzungen auf Frei- bzw. Dachfl ächen 
  (BMVBS 2007, Ecofys, o.J., Genske u.a. 2008, Scheffl er 2002),
3.  die Formulierung realistischer Reduktionsziele und räumlich 
  differenzierter Maßnahmenpakete. 

In der genannten ExWoSt-Studie wird der Strukturzusammenhang von 
Siedlungsentwicklung und dem jeweiligen örtlichen Energieverbrauch 
und Emissionsminderungspotenzialen deutlich. Sie zeigt auch, in wel-
chen Handlungs- und Planungskorridoren Teilräume unter dem Ge-
sichtspunkt des Klimaschutzes weiterentwickelt werden können. 

Eine Anwendung des Konzepts der Stadtraumtypen auf ein kom-
munales Klimaschutzkonzept wurde im Rahmen der Entwicklung 
des klimaschutzorientierten Energiekonzepts für den Gebäudesek-
tor in Norderstedt (Ecofys 2009) vorgenommen. Darin wird der 
Siedlungsraum der Stadt nach unterschiedlichen Strukturtypen ge-
gliedert und diese jeweils mit strukturtypenspezifi schen Kennwerten 
gekoppelt (z.B. bauliche Dichte, Energiebedarf etc.). Jede bebaute 
Flächeneinheit wird dabei auf der Ebene von Baublöcken einem 
baulichen Strukturtyp unter der Prämisse zugeordnet, dass Teilfl ä-
chen des Siedlungsraumes meist durch eine weitgehend homogene 

Baustruktur gekennzeichnet sind. Das Konzept unterscheidet dabei 
auf der Verbrauchsseite zwischen

•	 Einfamilienhäusern

•	 Geschosswohnungsbaugebieten (mit mehr als 2 WE/Gebäude)

•	 Mischnutzungen

•	 Gewerbegebieten und 

•	 Gebieten mit öffentlicher Infrastruktur

Auf der Basis einer Teilfl ächentypisierung werden insgesamt 21 
Stadtraumtypen entwickelt, die unterschiedliche Altersklassen der 
jeweiligen Teilräume in unterschiedlichen energetischen Niveaus be-
rücksichtigen.

Für diese Stadtraumtypen werden auf der Basis eines Wärmeatlas 
jeweils konsistente Maßnahmenpakete entwickelt. Zum Beispiel 
liegt der Fokus der Maßnahmen und Instrumente in den Stadtraum-
typen 1, 5 und 9 (Einfamilienhäuser in verschiedenen Baualtersklas-
sen) in der Steigerung der Energieeffi zienz in der Gebäudehülle z.B. 
durch direkte Ansprache, Beratung oder Förderung der Gebäude-
eigentümer (und teilweise Gebäudenutzer) mit dem Ziel, diese zu 
Energie- und Effi zienzmaßnahmen wie bspw. einer energetischen 
Gebäudesanierung zu bewegen. In Quartieren mit überwiegendem 
Geschosswohnungsbau liegt der Schwerpunkt der Maßnahmen auf 
der Modernisierung der Energieversorgung und dem Ausbau der 
Fernwärmeversorgung. 

ABBILDUNG 6: 
AUTARKIEGRADE FÜR WÄRME 
UND STROM IN AUSGEWÄHLTEN 
QUARTIEREN
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ABBILDUNG 7: 
ENERGIEBEDARF NACH ENERGIETRÄGER UND STADTRAUMTYP IN NORDERSTEDT
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ABBILDUNG 8:
RÄUMLICHE VERORTUNG VON SOZIALEN MILIEUS
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VOM ENERGIEBEDARF ZUM ENERGIEVERBRAUCH

Den Weg vom technisch berechenbaren Energiebedarf von Gebäu-
den zu sozial differenzierten Gebäudeenergieverbräuchen beschrei-
ten Ansätze, die soziale Milieus in unterschiedlichen Stadtraumtypen 
analysieren und diesen typische, milieuspezifische Energieverbräu-
che zuordnen (Neu u.a. 2010, Kersting u.a. 2008, Neu u.a., 2007). 

Bei einer solchen Herangehensweise steht im Fokus, dass die ener-
getische Qualität des Gebäudebestandes aber auch verhaltensbezo-
gene Energieverbräuche in unterschiedlichen sozialen Milieus sehr 
deutlich variieren (siehe auch: Dünnhoff u.a. 2006, siehe Abbildung 8).

 SEKTORALE UND RÄUMLICHE URSACHEN VON TREIBHAUSGASEMISSIONEN UND DEREN BEDEUTUNG FÜR DIE RÄUMLICHE PLANUNG 2.2
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2.3 
Strategien zur Minderung 
von Treibhausgas- 
emissionen in Städten 
und Regionen

Internationale Zielvorgaben strukturieren zunehmend auch die Kli-
maschutzaktivitäten auf nationaler Ebene. Während in den 1990er-
Jahren die nationale Ebene wichtiger Impulsgeber in der Entwicklung 
von Klimaschutzmaßnahmen war, hat sich das Bild im politischen 
Mehrebenensystem in Deutschland in den letzten Jahren deutlich 
differenziert: Sowohl auf EU- und Bundes- als auch auf Landesebe-
ne wurden unterdessen rechtliche Vorgaben und Maßnahmenpa-
kete entwickelt, die Aktivitäten auf kommunaler bzw. regionaler 
Ebene maßgeblich beeinflussen und unterstützen.

KLIMASCHUTZPOLITIK DER EU

Zur Umsetzung der Klimaschutzstrategie der EU legte die EU-Kom-
mission im Januar 2008 ihren Vorschlag eines eigenen Klima- und 
Energiepakets vor. Unter dem Motto „20-20-20 by 2020“ werden 
darin Strategien, Maßnahmen und Verteilungen der durch die Mit-
gliedstaaten zu erbringenden Beiträge vorgeschlagen, die in der 
EU während der kommenden Dekade zu einer 20-prozentigen Re-
duktion von Treibhausgasen gegenüber 1990 und zu einem Anteil 
erneuerbarer Energien von 20 Prozent am Primärenergieverbrauch 
führen sollen. In die Zielvorgaben eingeschlossen sind die bereits im 
Europäischen Aktionsplan für Energieeffizienz (Europäische Kom-
mission 2006) enthaltenen Vorschläge für eine Steigerung der End-
energieeffizienz um 20 Prozent.13  

13 http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy _efficiency/doc/com_2006_0545_de.pdf.

LEIPZIG CHARTA ZUR NACHHALTIGEN  
EUROPÄISCHEN STADT

Da der Erfolg staatlicher Gesetzesvorhaben und Maßnahmenpakete 
erheblich von deren Umsetzung auf kommunaler Ebene abhängt, 
wird dieser auch auf EU-Ebene eine Schlüsselrolle im Klimaschutz 
zugewiesen. Mit der „Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen 
Stadt“, die im Mai 2007 verabschiedet wurde, legten die EU-Mit-
gliedstaaten die Grundlage für eine neue Stadtpolitik in Europa. 
Mit Bezug auf den Klimaschutz fordert die Charta, u.a. die Mo-
dernisierung der Infrastrukturnetze, eine forcierte Steigerung der 
Energieeffizienz, die Förderung eines leistungsstarken und preis-
günstigen Stadtverkehrs sowie eine den Klimawandel berücksich-
tigende städtebauliche Aufwertungsstrategie. Die europäischen 
Städte werden aufgerufen, verstärkt die Auflage von integrierten 
Stadtentwicklungsprogrammen auf gesamtstädtischer Ebene aufzu-
legen (Leipzig Charta, 2007).

Im Rahmen der Deutschen EU-Ratspräsidentschaft wurde von den 
für die Raumentwicklung in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union zuständigen Ministern die so genannte „Territoriale Agenda 
der EU“ verabschiedet. Die Territoriale Agenda der EU hat zum Ziel, 
durch Empfehlungen für eine integrierte Raumentwicklungspolitik 
die Potenziale der Regionen und Städte Europas für ein nachhalti-
ges Wirtschaftswachstum und mehr Beschäftigung zu mobilisieren. 
Weiterhin ist beabsichtigt, die räumlichen Vielfalt der EU zur Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit Europas in der Welt zu nutzen.14 

KLIMASCHUTZMASSNAHMEN DER  
BUNDESREGIERUNG

Bis zum Jahr 2020 hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, 
die Treibhausgasemissionen um 40% gegenüber 1990 zu redu-
zieren. Im Jahr 2007 verabschiedete die Regierung das Integrierte 
Energie- und Klimaschutzprogramm15 (IEKP). Es umfasst Zielset-
zungen zur Senkung der Emissionen von THG und einen konkreten 
Maßnahmenplan mit 29 Einzelmaßnahmen.16 

Das im September 2010 veröffentlichte Energiekonzept der Bundes-
regierung beschreibt die langfristige energiepolitische Strategie der 
Bundesrepublik Deutschland bis in das Jahr 2050: 

14  http://www. www.bmvbs.de%2Fcae%2Fservlet%2Fcontentblob%2F66842%2Fpublication
File%2F38165%2Fterritoriale-agenda-der-eu-2020.pdf&ei=fR-yT4-nMPSM4gS53azdCQ&u
sg=AFQjCNFXJdRDKJI1mhZ56pNLTZxtCZdUhA.

15  http://www.bmu.de/klimaschutz/nationale_klimapolitik/doc/44497.php.

16  Das Maßnahmenpaket ist so angelegt, dass die deutschen Klimaschutzziele auch bei einem 
Ausstieg aus der Atomenergie gemäß Atomausstiegsgesetz aus dem Jahr 2002 erreicht 
werden.
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Bis zum Jahr 2050 soll eine Emissionsminderung um 80–95% ge-
genüber 1990 erzielt werden. Der Anteil erneuerbarer Energien am 
Bruttoendenergieverbrauch soll von derzeit 10,3% (2009) bis 2050 
auf 60% ansteigen und der Primärenergieverbrauch um 50% sin-
ken (BMWI/BMU 2010). 

Darüber hinaus soll bis zum Jahr 2050 der Strom zu 80% aus er-
neuerbaren Energien gewonnen werden. Diese ehrgeizigen Ziele 
bleiben auch unter dem im Jahr 2011 neu verhandelten Ausstieg 
aus der Atomenergie bis zum Jahr 2022 bestehen. 

Für den Bereich der energetischen Gebäudesanierung und des ener-
gieeffizienten Bauens setzt das Konzept das übergreifende Ziel, den 
Wärmebedarf des Gebäudebestandes langfristig zu senken, um bis 
2050 über einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu ver-
fügen. Der verbleibende Energiebedarf soll dabei über erneuerbare 
Energien abgedeckt werden. Dies bedeutet für den Gebäudesektor 
bis 2020 die Reduzierung des Wärmebedarfs um 20%, bis 2050 
eine Minderung des Primärenergiebedarfs im Gebäudebereich in ei-
ner Größenordnung von 80%.

Unter anderem mit folgenden Maßnahmen soll eine energetische 
Modernisierung des Gebäudebestandes forciert werden: 

•	 weitere Verschärfung der Energieeinsparverordnung (u.a.  
„klimaneutrale“ Neubauten ab 2020),

•	 Fortführung und Aufstockung des CO2-Gebäudesanierungspro-
gramms auch unter Berücksichtigung von Stadtquartieren,

•	 weitere steuerliche Anreize für energetische Modernisierungen.

Wichtige Maßnahmen in diesem Kontext waren u.a. die Novellie-
rung des EEG und des Energiewirtschaftsgesetzes, die kontinuierli-
che Weiterentwicklung der EnEV und die Einrichtung des Energie- 
und Klimaschutzfonds.17  

KLIMASCHUTZPROGRAMME DER BUNDESLÄNDER

Im politischen Mehrebenensystem der Bundesrepublik Deutschland 
haben indes die meisten Bundesländer eine zur Bundesprogramma-
tik ergänzende Programmatik aufgelegt.18 

Die Programme der Länder setzen Förderanreize in einzelnen Hand-

17 Weitere Informationen unter: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/
Artikel/2011/08/2011-08-05-gesetzeenergiewende.html,  
http://www.bmu.de/energiewende/doc/47259.php,  
http://www.uba.de/uba-info-medien/3971.html (letzter Zugriff: 05.09.2011).

18  siehe Übersicht von Klimaschutzprogrammen der Bundesländer im Anhang.

lungsfeldern (z.B. Förderung Erneuerbarer Energien u.a. in Sachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Hamburg), oder sie reagieren auf die 
spezifische Emissionssituation im jeweiligen Bundesland (z.B. Un-
terstützung von Modernisierungen fossil betriebener Kraftwerke). 
Auch die Aktivitäten auf Bundesebene werden unterstützt, wie z.B. 
im Kontext des Hamburger Klimaschutzkonzeptes.

KOMMUNALER KLIMASCHUTZ

Viele Städte und Gemeinden haben in ihren Verwaltungen seit An-
fang der 1990er Jahre eigene Klimaschutzkompetenzen aufgebaut 
und entsprechende Maßnahmenpakete entwickelt. Die Gründe 
hierfür sind vielfältig und von den jeweiligen politischen Rahmen-
bedingungen abhängig – allerdings lassen sich vier zentrale Motiva-
tionsebenen unterscheiden (die in der Realität dann entsprechend 
vermischt auftreten):

•	 Anstrengungen werden als eine freiwillige Selbstverpflichtung 
einer Kommune unternommen, um langfristig an der Reduktion 
globaler Emissionen mitzuwirken. Eine Mitgliedschaft im Klima-
bündnis e.V., die Teilnahme am EU-Konvent der Bürgermeister 
oder eine eigene anspruchsvolle kommunale Zieldefinition von 
Emissionsminderungen sollen dabei den Klimaschutzaktivitäten 
vor Ort einen deutlichen Impuls verschaffen.

•	 Kommunale Klimaschutzmaßnahmen zielen auf ein Kostener-
sparnis bei den anfallenden Energiekosten einer Stadt oder einer 
Gemeinde. 

•	 Kommunale Klimaschutzmaßnahmen werden aufgelegt, um die 
lokale bzw. regionale Bauwirtschaft zu fördern. Im Sinne einer 
Wirtschaftsförderung trägt der Klimaschutz daher vor allem 
zur Stabilisierung kleiner und mittlerer Handwerks-, Bau- und 
Planungsunternehmen bei.

•	 Im zunehmenden Konkurrenzkampf der Städte begreifen einige 
Städte und Gemeinden Klimaschutzaktivitäten als Möglichkeit 
zur Profilierung nach außen sowie zur Identitätsbildung nach 
innen und versprechen sich Vorteile bei Standortentscheidungen 
von Bewohnern und/ oder Investoren.

Kommunen übernehmen eine bündelnde, unterstützende und 
vermittelnde Rolle zwischen überörtlichen Maßnahmenprogram-
men (z.B. auf EU-, Bundes- oder Landesebene) und den jeweiligen 
Akteursgruppen in einer Stadt (z.B. aus den Bereichen Gewerbe, 
Handel und Dienstleistungen; Bauen, Wohnen und Umwelt; private 
Haushalte). 
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Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung können Städte und 
Gemeinden verschiedene Zielgruppen direkt ansprechen. Aufgrund 
ihrer spezifischen Kenntnisse der örtlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
können Kommunenverwaltungen tätig werden und in mehrfacher 
Hinsicht ein wichtiger „Transmissionsriemen“ für die Umsetzung 
integrierter Maßnahmenpakete sein. Durch ihre Entscheidungen 
können Stadt- und Gemeinderäte Aktivitäten mit Vorbildcharakter 
im Sinne einer nachhaltigen kommunalen Entwicklung initiieren, 
z.B. durch eine umweltfreundliche Beschaffungswesen, eine nach-
haltige Energieversorgung, energieeffizientes Planen und Errichten 
kommunaler Bauten und Infrastrukturen. Städte wie Freiburg, Hei-
delberg, Stuttgart, Münster, Aachen, Hamburg und München sind 
bundesweite Vorreiter in der Umsetzung von Klimaschutzmaßnah-
men auf kommunaler Ebene.

Kommunale Energie- und Klimaschutzkonzepte enthalten Zielvor-
stellungen und Handlungskonzepte zur künftigen energieeffizienten 
und emissionsarmen Energieversorgung und Mobilitätsentwicklung, 
zur Energieeinsparung im Gebäudebestand sowie zur Bereitstellung 
und Nutzung von erneuerbaren Energien, die einerseits aus über-
örtlichen Zielen abgeleitet sind und andererseits auf der Analyse 
örtlicher Energieeinsparungs- und Klimaschutzpotenziale basieren.

Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregie-
rung wird auch für Städte und Gemeinden ein breites Unterstüt-
zungspaket angeboten. Das Spektrum reicht dabei von der För-
derung integrierter kommunaler Klimaschutzkonzepte bis hin zu 
Förderprogrammen für Kommunen sowie soziale und kulturelle 
Einrichtungen. 

Rechtlich gesehen sind kommunale Energie- und Klimaschutzkon-
zepte (freiwillige) informelle Fachkonzepte, die über die Verknüp-
fung mit der Bauleitplanung bzw. mit städtebaulichen Verträgen 
auch raumnutzungsbezogen an Verbindlichkeit gewinnen können 
(s. auch Kapitel 2.4.2). Zugleich sind die räumlichen Pläne auf kom-
munaler Ebene die Orte der Koordination und Abwägung der Flä-
chenansprüche der EE mit denen anderer Raum beanspruchender 
Nutzungen.

 

2.4 
Gestaltungsmöglich- 
keiten für den 
Klimaschutz in der 
Raum- und Siedlungs-
entwicklung

Die sich aus diesem Zusammenhang herleitenden Ansatzpunkte 
einer klimaschützenden Raum- und Siedlungsentwicklung können 
dazu beitragen, die bestehende gesellschaftliche Transformations-
dynamik aus einer räumlichen Perspektive zu unterstützen. Klima-
schützende Raum- und Siedlungsentwicklung schafft die räumlichen 
Voraussetzungen für die Energieproduktion aus erneuerbaren Ener-
gien und deren Verteilung, steuert die Entwicklung energieeffizien-
ter Bau- und Siedlungsstrukturen, reduziert den Verkehrsaufwand 
und schafft den räumlichen und organisatorischen Rahmen für 
effektive Gebäudesanierungsprogramme. Der Raumordnung und 
der kommunalen Planung (Bauleitplanung und informelle Planung) 
kommt überdies die Aufgabe zu, energie- und klimaschutzfachliche 
Ziele raumbezogen zu konkretisieren und umzusetzen sowie die un-
terschiedlichen Nutzungsansprüche an den Raum zu koordinieren. 
Auf beiden Planungsebenen werden im Rahmen der Aufstellung der 
jeweiligen Pläne die Umweltauswirkungen der verschiedenen Maß-
nahmen abgeschätzt und bewertet.

Ein breites Spektrum von informellen Instrumenten und Fachkon-
zepten erhöht dabei die Wirkungen von formellen Instrumenten 
und die Handlungsmöglichkeiten verantwortlicher Institutionen. 

Im Rahmen integrierter Maßnahmenpakete im Mehrebenensystem 
hat die Raum- und Siedlungsentwicklung eine wichtige, jedoch im 
Verhältnis zu anderen Politikmaßnahmen und rechtlichen Instru-
menten komplementäre und unterstützende Funktion. Dieses wird 
auch vor dem Hintergrund neuer strategischer Herausforderungen 
des Klimaschutzes auf kommunaler Ebene deutlich.19 

19  Informationen unter: http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de/de/kommunen
 http://www.bmu.de/klimaschutzinitiative/doc/41708.php,  

http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de/de/home (letzter Zugriff: 6.10.11).
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Insbesondere durch die Verabschiedung des Energiekonzepts der 
Bundesregierung stellen sich sowohl für den kommunalen Klimaschutz 
als auch für die räumliche Planung eine Reihe neuer strategischer Her-
ausforderungen. Diese Herausforderungen beziehen sich auf fünf un-
terschiedliche, jedoch miteinander verwobenen Handlungsfelder: 

1.  Die quantitativen Ziele zur Reduktion von Treibhausgas-
  emissionen sind durch die Entwicklung qualitativer Leitbilder 
  und Visionen emissionsarmer bzw. emissionsfreier Städte, 
  Gemeinden, Landkreise und Regionen in Leitbild- oder 
  Szenarienprozessen mit gesellschaftlichen Akteuren zu ergänzen. 

2.  Der stark objektorientierte Ansatz im Klimaschutz (z.B. die 
  energetische Sanierung von Einzelgebäuden, der Einsatz 
  energiesparender technischer Anlagen) ist zu einer stärker 
  quartiersorientierten Vorgehensweise weiter zu entwickeln.

3.  Die Transformation von Versorgungs- und Entsorgungssystemen  
  zu nachhaltigen Infrastrukturen bildet einen stärkeren Fokus. 

4.  Die Verknüpfung der Belange des Klimaschutzes, der 
  Anpassung an die Folgen des Klimawandels und des 
  Ressourcenschutzes benötigen ein verstärktes Augenmerk 
  hinsichtlich ihrer Integration für eine nachhaltige (räumliche) 
  Entwicklung. 

5.  durch eine Erweiterung kommunaler Perspektiven hin zu 
  regionalen Governance-Strukturen. 

2.4.1 
Strategische Herausforderungen des  
Kl imaschutzes auf kommunaler Ebene

1. BILDER URBANEN LEBENS 2050

Quantitative Zieldefinitionen geben Klimaschutzmaßnahmen auf 
kommunaler und regionaler Ebene eine langfristige Perspektive. Zu-
dem ermöglichen quantitative Reduktionsziele eine Verständigung 
über den Stellenwert und die Reichweite von Klimaschutzaktivitäten 
in einer Stadt oder Gemeinde sowie die Herstellung einer Verbind-
lichkeit auf der Basis eines politischen Beschlusses. 

Das IPCC (2007) gibt dabei eine Orientierungsgröße über die Höhe 
und den Zeitrahmen möglicher Zielsetzungen aus der Perspektive 
der Klimaforschung: für die Industrieländer ist bis zum Jahr 2050 
mindestens eine 80–95%ige Reduktion der Treibhausgase notwendig. 

Viele Städte und Gemeinden haben sich entweder im Rahmen in-
ternationaler Städteverbünde (z.B. im europäischen Kontext: Klima-
bündnis e.V., Covenant of the Majors) zu deutlichen Emissionsmin-
derungen verpflichtet oder eigenständige Zielsetzungen formuliert.
Die Fragestellung, welche qualitativen Leitbilder für Stadtentwick-
lung und Stadtumbau mit der deutlichen Reduktion von Treibhaus-
gasen einher gehen, ist bisher sowohl in der Praxis als auch in der 
Forschung ein äußerst selten untersuchtes Themenfeld:

•	 Wie soll eine dekarbonisierte Stadt im Jahr 2050 gestaltet sein? 

•	 Welche Weiterentwicklungspotenziale birgt der Ansatz der kom-
pakten europäischen Stadt in diesem Kontext?

•	 Wie wird sich in diesem Zusammenhang der demographische 
Wandel auswirken, z.B. auf die Gestaltung des Alltags- und 
Arbeitslebens der Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner 
sowie deren Mobilitätsanforderungen? 

Die Verbindung abstrakter quantitativer Reduktionsziele mit po-
sitiven Visionen urbanen Lebens zu verknüpfen, ist eine wichtige 
Herausforderung von Städten und Gemeinden, auf dem Weg Kli-
maschutz als Teil einer zukunftsorientierten kommunalen Daseins-
vorsorge wahrzunehmen. 

Bilder urbanen Lebens werden insbesondere in den Kapiteln 4.1.1, 
4.1.2 und 4.2 zumeist implizit aufgegriffen. Die Vermeidung einsei-
tiger (solarer) Optimierungsstrategien zugunsten integrativer, quali-
tätsorientierter Gesamtbetrachtungen (Kapitel 4.1.1) adressiert z.B. 
stark den Aspekt der Notwendigkeit eines verfügbaren Leitbildes.20 

2. VOM GEBÄUDE INS QUARTIER

Bisherige Förderstrategien und Handlungsansätze zum Klimaschutz 
in der Stadtentwicklung setzten insbesondere im Gebäudebestand 
einen starken Fokus entweder auf die Modernisierung von Einzel-
gebäuden oder auf die Modernisierung bzw. Effizienzsteigerung 
einzelner Versorgungsanlagen. Demgegenüber steht die Erfahrung, 
dass städtebauliche Förderung und Projekte bisher zu wenig die 
Klimaschutzperspektive bei der Modernisierung von Quartieren be-
rücksichtigten. 

So stellt sich als eine zentrale Herausforderung für den Klimaschutz, 
in der Stadtentwicklung eine stärkere Integration des Klimaschutzes 
in die Quartiersentwicklung vorzunehmen. Dabei ist als Prämisse 
festzuhalten, dass in der „gebauten Stadt“ in Deutschland künftig 
weniger die Entwicklung neuer (Bau-)Gebiete im Vordergrund ste-

20  Siehe Wuppertal Institut und ILS (2008, S. 25) und (2011, S. 54).
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hen wird, sondern vor allem Themen, wie z.B. die Nachverdichtung/
Innenentwicklung, die Konversion, die Verbesserung des Wohnum-
feldes und die Quartiersaufwertung21. 

Unter einer energetischen Perspektive stehen dabei im Zentrum: 

•	 Die Förderung der energetischen Sanierung des Wohnungsbe-
stands in Quartieren zu unterstützen, 

•	 die energetischen Standards im Neubau und die Anpassung von 
Neubauten an bestehende effiziente Energieversorgungs- bzw. 
Nutzungsstrukturen (z.B. Fernwärme) zu steigern, 

•	 die Wärmeinfrastruktur eines Quartiers mit unterschiedlichen 
Gebäudebeständen zu optimieren und neue Potenziale leitungs-
gebundener Wärmeversorgung zur Kostenreduzierung, zur 
Reduktion von CO2-Emissionen und zur Nutzung regenerativer 
Energiequellen zu erschließen.

Die Herausforderung einer quartiersweiten Perspektive wird durch 
folgende Teilkapitel der Praxishilfe explizit oder implizit adressiert: 
Energieeffiziente Siedlungsstrukturen (Kapitel 4.1.1, 4.1.2 und 4.2), 
Photovoltaik (Kapitel 4.3.2), Geothermie (Kapitel 4.3.4) Biomasse 
(Kapitel 4.3.5) sowie Trassen und Netze (Kapitel 4.3.6). 

3. VON DER EFFIZIENTEN ENERGIEVERSOR-
GUNG ZUR TRANSFORMATION STÄDTISCHER 
INFRASTRUKTUREN 

Die im Energiekonzept der Bundesregierung formulierten Klima-
schutzziele und die EU-Roadmap 205022 erfordern in den kommenden 
Dekaden eine radikale Reduktion klimaschädlicher Treibhausgase. 
Faktisch bedeutet das 80–95%-Minderungsziel eine tiefgreifende 
Transformation bisher fossiler Energieversorgungsstrukturen (Stich-
worte: Dekarbonisierung/100% Erneuerbare Energien). 

Aus einer planerischen Perspektive gilt es daher, in Kooperation mit 
Energieversorgern und Verteilnetzbetreibern rechtzeitig Perspek-
tiven und Strategien zu entwickeln, diese Transformation voraus-
schauend zu gestalten. Die langfristigen strategischen Zielsetzungen 
hier sind insbesondere die Senkung des Energiebedarfs in Bestands-
gebäuden sowie der Aufbau regenerativ gespeister Wärmenetze. 

Die Transformation städtischer Infrastrukturen steht naturgemäß im 
Zentrum der Arbeitshilfe. Vor allen Dingen befassen sich alle ener-
giebezogenen Teilkapitel mit Elementen dieser Fragestellung, also 

21 Ziel der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ist, bis zum Jahr 2020 die 
Flächeninanspruchnahme für Siedlungen und Verkehr auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren. 
http://www.umweltbundesamt.de/rup/flaechen/index.htm am 27.03.2012.

 
22 „Roadmap for moving to a low carbon economy in 2050“ (EU-Kommission 2011).

die Kapitel 4.1 (energieeffiziente und verkehrsaufwandmindern-
de Raum- und Siedlungsentwicklung), 4.3.2 (Photovoltaik), 4.3.2 
(Geothermie), 4.3.6 (Trassen) und 4.3.7 (Speichersysteme). 

4. VOM KLIMASCHUTZ ZUR INTEGRIERTEN  
KLIMASCHUTZ- UND ANPASSUNGSSTRATEGIE

Vor dem Hintergrund der Zielsetzungen für die notwendigen Emis-
sionsminderungen bis zum Jahr 2050 besteht die Herausforderung 
darin, sowohl den Klimaschutz (Mitigation) als auch die Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels (Adaptation) integrativ zu betrach-
ten. Beide Handlungsfelder weisen große Synergien miteinander 
auf (z.B. bei der Gebäudedämmung oder der verstärkten Einführung 
erneuerbarer und dezentraler Energien). Sie beinhalten aber auch po-
tenzielle Nutzungskonflikte z.B. in der Gestaltung von Flächen (kom-
pakte Stadt vs. aufgelockerte, begrünte Stadt; Dachflächen für solare 
Nutzung und/oder Begrünung etc., s.o.). Die Integration von Anpas-
sungsmaßnahmen in Mitigationstrategien erfordert daher die Ent-
wicklung eines ressourceneffizienten und nachhaltigen Klimaschutzes.

Die Herausforderung der Entwicklung integrierter Strategien von 
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel wird in dieser 
Arbeitshilfe explizit aus einer Mitigationsperspektive betrachtet, d. 
h. Klimaschutz ist hier definiert als die Bekämpfung der Ursachen 
des Klimawandels – unter Berücksichtigung relevanter Aspekte (z.B. 
konfligierender Ziele) für die Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels (Adaptation).

Dies ist der Fall in den energiebezogenen folgenden Teilkapiteln 
insbesondere dann, wenn sie zur Stärkung dezentraler Energiever-
sorgungsstrukturen beitragen und somit potenziell die Vulnerabilität 
von Energieinfrastrukturen vermindern helfen, also in den Kapiteln 
4.1 (energieeffiziente und verkehrsaufwandmindernde Raum- und 
Siedlungsentwicklung), 4.3.1 (Windenergie), 4.3.2 (Photovoltaik), 
4.3.3 (Wasserkraft), 4.3.4 (Tiefe Geothermie), 4.3.5 (Biomasse), 
4.3.6 (Trassen). Wasserkraft ist auch insofern relevant, als sie insbe-
sondere in Trockenperioden potenziell in Konflikt mit anderen Was-
sernutzungen stehen kann (Trinkwasserversorgung). 

5. VON DER STADT IN DIE REGION

Ein weiteres strategisches Handlungsfeld für den Klimaschutz in der 
Stadtentwicklung liegt in der Erweiterung des Blickfeldes auf die re-
gionale Ebene. 

Viele klimaschutzrelevante Aufgabenfelder wie der Verkehr oder 
das Flächenmanagment sind klassische Stadt-Umland-Themen, die 
sich nur im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit bewältigen 
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lassen. Auch werden die Städte kaum in der Lage sein, ihren Ener-
giebedarf allein innerhalb ihrer Gemarkungsgrenzen zu decken. 
Es gilt daher Planungsräume zu bilden, die diese funktionsräumli-
chen Verflechtungen in bestehenden Stadt-Umland-Verhältnissen 
widerspiegeln. Die Handlungsmöglichkeiten für den Klimaschutz 
erweitern sich so deutlich. Z.B. können Überschüsse aus erneuerba-
ren Energien in ländlichen Kreisen dazu beitragen, Reduktionsziele 
in nahe liegenden Städten zu erreichen.

Die Perspektiverweiterung von der Stadt in die Region wird in fol-
genden Teilkapiteln explizit adressiert: 4.1.1 (energieeffiziente und 
verkehrsmindernde Raum- und Siedlungsentwicklung), 4.3.2 (Pho-
tovoltaik, insbesondere große Anlagen), 4.3.3 (Wasserkraft), 4.3.4 
(Geothermie), 4.3.5 (Biomasse) und 4.3.7 (Speichersysteme).
 
       
     

2.4.2 
Exkurs: Kommunale Kl imaschutz- und 
Energieversorgungskonzepte als Tei l einer 
Kl imaleitplanung

Prof. Dr. Detlef Kurth, Hochschule für Technik, Stuttgart

Um die Anforderungen des Klimaschutzes in die Stadtentwicklung 

zu integrieren und gesamtstädtisch zu implementieren, gewinnen 

kommunale Klimaschutzkonzepte immer mehr an Bedeutung. Mit 

ihnen können Schwerpunkte der Energieeinsparung und der Ener-

gieversorgung formuliert, Zielkonflikte abgewogen und Synergien 

hergestellt werden. Sie können eine integrative und kommunika-

tive Wirkung sowohl im Hinblick auf die gesamte Stadtentwick-

lungspolitik als auch auf die meist technisch ausgerichteten Einzel-

maßnahmen entfalten.

Derartige Klimaschutzkonzepte sollten mit dem Planungsrecht und 

der Stadtentwicklungsplanung verknüpft werden. Gemäß Bauge-

setzbuch können die Gemeinden raumbezogene Fachkonzepte als 

„sonstige städtebauliche Planungen“ (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) 

erstellen, die dann als abwägungsrelevante Grundlage in den 

Planungsprozess einfließen. Diese Konzepte sollten als Teil einer 

gesamtstädtischen Stadtentwicklungsplanung einen räumlich-

funktionellen Bezug aufweisen und durch die Gemeinde förmlich 

beschlossen werden (Ernst, Zinkahn, Bielenberg, Krautzberger 

2010, § 1 Rn 174). 

Die Erforderlichkeit von Klimaschutzkonzepten ergibt sich auch aus 

der BauGB-Novelle 2011, in der gemäß § 1 Abs. 5 und 6 Nr. 7a die 

Abwägungsbelange bezüglich des Klimaschutzes konkretisiert wur-

den. Wenn ein vorliegendes Klimaschutzkonzept bei der Abwä-

gungsentscheidung der Gemeinde nicht ausreichend berücksichtigt 

wird, kann dies somit zu einem Abwägungsfehler in der Bauleitpla-

nung führen. Energie- und Klimaschutzkonzepte müssen also bei 

formalen Planungsverfahren immer stärker berücksichtigt werden.

Von daher sollten Klimaschutzkonzepte künftig im Sinne einer 

„Klimaleitplanung“ immer systematisch in die Stadtentwicklungs-

planung sowie in die Bauleitplanung verankert werden. Methodi-
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sche Ansätze dafür bieten bspw. die „Energienutzungsplanung“, 

die als Leitfaden für Bayern herausgegeben wurde (Oberste Bau-

behörde 2011), das „energieoptimierte integrierte Stadtentwick-

lungskonzept“, das im Rahmen eines EXWOST-Programms für die 

energetische Stadterneuerung entwickelt wurde (BMVBS 2011), 

oder die „Energiegerechte Stadtentwicklung / Klimaleitplanung“, 

die im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik konzipiert 

wurde (BBSR 2012). 

Im Schaubild „Klimaleitplanung“ auf der folgenden Seite werden 

die unterschiedlichen Handlungsebenen von der Gesamtstadt über 

den Stadtteil und das Quartier bis hin zur Gebäudeebene sowohl für 

die Planungsinstrumente als auch für die Klimaschutz- und Energie-

versorgungskonzepte verdeutlicht (HFT 2012). Die Planungsebenen 

der Stadtentwicklungsplanung und Bauleitplanung nach BauGB 

sollten idealerweise mit denen der klimatischen und energetischen 

Fachpläne korrespondieren. So kann auf der Gesamtstadtebene der 

Wärmebedarf über standardisierte Gebietstypologien abgeschätzt 

werden, darauf aufbauend können Energieversorgungskonzepte 

und Gebäudemodernisierungspotenziale formuliert werden. Diese 

Ergebnisse eines „Klimagerechten Stadtentwicklungsplans“ stellen 

dann die Grundlage für Darstellungen im Flächennutzungsplan dar 

und können somit eine verwaltungsinterne Verbindlichkeit für die 

folgenden Stadtteilkonzepte und Bebauungspläne entfalten.

Auf der Stadtteilebene ist es erforderlich, die allgemeinen Ziele des 

gesamtstädtischen Fachplans zu konkretisieren. Insbesondere im 

Rahmen von vorbereitenden Untersuchungen nach § 140 BauGB 

sind klimatische Fachkonzepte von großer Bedeutung, die dann in 

die Sanierungsziele einfließen. Ein Beispiel dafür ist das im Rah-

men der Nationalen Stadtentwicklungspolitik erstellte Energiekon-

zept für das künftige Sanierungsgebiet München-Neuaubing (BBSR 

2012; siehe auch Dokumentation der Fallstudien zu diesem Vor-

haben).

Diese „Stadtteil- oder Quartiers-Klimaleitpläne“ sollten verschie-

dene Teilschritte von der Analyse über die Zielformulierung bis 

hin zu einem Maßnahmenkatalog und einer Umsetzungsstrategie 

beinhalten (Deutsche Energieagentur 2010). In ihnen können die 

gebietstypologischen Wärmebedarfe und Umbaupotenziale auf 

einer konkreteren Datenbasis als für die Gesamtstadt ermittelt 

werden. Sie sollten z.B. Aussagen zur Energieversorgung enthalten 

(Nah- oder Fernwärme, Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen), 

zur energetischen Gebäudesanierung, aber auch zu städtebauli-

chen Aspekten wie Nachverdichtung, Wohnungsanpassung und 

zum Verkehr. Die Ergebnisse sollten dann in die Stadtteilentwick-

lungskonzepte, Sanierungskonzepte oder ggf. Bebauungspläne im-

plementiert werden. (siehe Kapitel 3.3.4 und in den Einzeldarstel-

lungen in Kapitel 4.1 und 4.3).

Als informelle Fachkonzepte können Klimaschutz- und Energiever-

sorgungskonzepte kontinuierlich an sich ändernde Rahmenbedin-

gungen und den wachsenden Wissensstand angepasst werden. Bei 

kleineren Kommunen empfiehlt es sich jedoch, interkommunale 

bzw. regionale Klimaleitpläne aufzustellen, um Synergieeffekte 

insbesondere bei der Versorgungsstrategie zu erzielen.

Klimaleitpläne sollten begleitet werden von einer intensiven Ak-

teurs- und Bürgerbeteiligung. Somit können potenzielle Zielkon-

flikte zwischen Fachplanungen frühzeitig erkannt und ein Hand-

lungsrahmen für einen längeren Zeitraum formuliert werden. Ein 

wichtiger Partner sind dabei die Energieversorgungsunternehmen 

bzw. Stadtwerke, die in die Klima-Strategie von Anfang an einbe-

zogen werden sollten. Außerdem sind die Unternehmer und die 

Bürger intensiv zu beteiligen, um die Handlungsmöglichkeiten bei 

der Einsparung, Nutzung, Umwandlung und Erzeugung von Energie 

aufzuzeigen und daraus gemeinsame strategische Orientierungen 

zu entwickeln. 

Eine erfolgreiche Klimaleitplanung benötigt auch eine „Klima-

Governance“ in der Verwaltung, um die Maßnahmen koordiniert 

umzusetzen. Dieser Ansatz wurde von der Internationalen Energie-

agentur am Beispiel der Stadt Ludwigsburg evaluiert: aufbauend 

auf einem Stadtentwicklungskonzept wurde ein Energiekonzept 

erstellt, begleitet von der Gründung eines Referats für Nachhalti-

ge Stadtentwicklung, das auch für Energiepolitik verantwortlich ist 

und die Umsetzung anhand von Indikatoren fortwährend evaluiert 

(IEA 2010; Herrmann/Kurth 2011). ■
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ABBILDUNG 10: 
MODELL „STADTENERGIEPLANUNG“. INTEGRATION DES KLIMASCHUTZES IN 
DAS KOMMUNALE PLANUNGSSYSTEM
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Überbl ick über wesentl iche 
Rechtsgrundlagen für  
die Verankerung des  
Kl imaschutzes in der  
Raum- und Siedlungsplanung
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kung entfalten kann. Dabei ist zu beachten, dass sich vor allem das 
nationale Energiefachrecht äußerst dynamisch entwickelt. Durch 
stetige Novellierungen wird es den veränderten europarechtlichen 
Vorgaben oder etwa technischen Entwicklungen angepasst.

Um der mit der Dynamik und Komplexität verbundenen Gefahr der 
Unübersichtlichkeit und Unklarheit über Geltungsbereiche entge-
genzuwirken und eine wirksame Verankerung des Klimaschutzes 
in der Raum- und Siedlungsentwicklung zu ermöglichen, soll das 
folgende Kapitel einen Überblick über die wichtigsten Rechtsgrund-
lagen geben, wobei zunächst das einschlägige fachbezogene Ener-
gierecht (siehe Kapitel 3.1.) erfasst und sodann auf die planungs-
rechtlichen Normen zu dessen Umsetzung in der Regional- (siehe 

Kapitel 3.2.) und Bauleitplanung (siehe Kapitel 3.3) eingegangen 
wird. 

Die vorliegende Betrachtung hat angesichts der Weite des Aktions-
feldes „Klimaschutz“ und der Handlungsmöglichkeiten zum Ziel, 
einen grundlegenden Beitrag zur Schärfung des Bewusstseins von 
Planerinnen und Planern für die einschlägigen Normen und ihrer 
Grundideen zu leisten. Grundsätzlich ist für die konkrete Situation 
eine umfassende Einzelfallprüfung erforderlich, ob bestimmte Dar-
stellungen und Festsetzungen in Plänen mit der Rechtsordnung 
zu vereinbaren sind. In diesem Zusammenhang ist die Erarbeitung 
landesweiter, regionaler und kommunaler Klimaschutzkonzepte/ 
Energiekonzepte sinnvoll, um ungesteuerte und unkoordinierte 
Entwicklungen zu vermeiden. Auf der kommunalen Ebene können 
diese dann gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB in die Bauleitplanung 
übernommen werden (siehe. Kapitel 2.4.2), soweit sie konkreten 
städtebaulichen Bezug haben. 

Dem Anliegen, dem Klimawandel Einhalt zu gebieten und sich den 
damit einhergehenden Veränderungen der Umwelt anzupassen, ha-
ben sich bereits die gesetzgebenden Organe aller Aktionsebenen 
gewidmet. Eine zunehmend bedeutende Rolle spielen dabei neben 
dem „klassischen“ Planungsrecht mit seinen wesentlichen Grund-
lagen im Raumordnungsgesetz und Baugesetzbuch die Maßgaben 
des Energiefachrechts, die u. a. Energieanlagen und -netze betref-
fen, deren Betreibern Pflichten auferlegen oder über Vergütungs-
regelungen Anreize für die Einspeisung von Energie aus besonders 
klimafreundlichen Quellen setzen. Von hervorzuhebender Relevanz 
für die Verankerung des Klimaschutzes in der Raum- und Siedlungs-
entwicklung sind folgende Vorgaben:

•	 Europäisches Recht:  
Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden; 
Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie 
aus Erneuerbaren Quellen

•	 Bundesrecht: 
EnEG mit EnEV; EEWärmeG; EEG; KWKG; BauGB; ROG

•	 z. T. Landesrecht:  
EWärmeG in Baden-Württemberg; Klimaschutzgesetz mit  
-verordnung in Hamburg; Entwurf eines Landesklimaschutz- 
gesetzes in Nordrhein-Westfalen

Bei der Realisierung klimaschützender Politiken muss der jeweilige 
Planungsträger die genannten Regelwerke berücksichtigen. Insbe-
sondere obliegt es ihm, die Voraussetzungen planerisch so zu ge-
stalten, dass das fachbezogene Recht (siehe Kapitel 3.1) seine Wir-

Überblick über wesentliche Rechtsgrundlagen 
für die Verankerung des Klimaschutzes in der 
Raum- und Siedlungsplanung
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3.1
Energiefachrecht

Eine wesentliche Aufgabe des Planungsrechts ist die flankierende 
Unterstützung des Energiefachrechts – namentlich des Energie-
einsparungsgesetzes mit der Energieeinsparverordnung (EnEG mit 
EnEV, Kapitel 3.1.1), des Gesetzes zur Förderung Erneuerbarer Ener-
gien im Wärmebereich (EEWärmeG, Kapitel 3.1.2), des Gesetzes für 
den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG, Kapitel 3.1.3) sowie des 
Gesetzes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG, Kapitel 3.1.4).

3.1.1 
EnEG mit EnEV 

Das EnEG und die EnEV setzen an dem gewaltigen Energie- und 
CO2-Einsparungspotenzial im Bereich der Gebäudeheizung und 
Warmwasserbereitung an. Dabei beinhaltet das EnEG keine den 
Bürger unmittelbar verpflichtenden öffentlich-rechtlichen Vorgaben, 
sondern ermächtigt die Bundesregierung zum Erlass von Rechts-
verordnungen zur erforderlichen Ausformung unter Wahrung des 
Wirtschaftlichkeitsgebots (§ 5 Abs. 1 EnEG). Dem dient die Energie-
einsparverordnung. 

Im Kern beinhaltet die EnEV vom Bauherrn bzw. Eigentümer eines 
Gebäudes vorzunehmende konkrete gebäude- und anlagenspezi-
fische Maßnahmen, um vermeidbaren Energieverlusten in Wohn- 
und Nichtwohngebäuden vorzubeugen. So legen §§ 3 ff. EnEV 
2009 für Neubauten Standards für den Jahres-Primärenergiebedarf 
und Wärmeschutz der Gebäudehülle fest, wobei zwischen Wohn- 
und Nichtwohngebäuden unterschieden wird. Hinsichtlich beste-
hender Gebäude werden ebenso Pflichten auferlegt: Zum einen ist 
der Eigentümer, der freiwillig bestimmte, umfangreichere Änderun-

gen an Außenwänden, Fenstern, Türen, Decken, Dächern und Fas-
saden vornimmt, dazu verpflichtet, diese so auszuführen, dass die 
von der EnEV vorgesehenen Kennwerte für Energieeffizienz nach 
Umsetzung der baulichen Änderung nicht überschritten werden 
(sog. bedingte Nachrüstpflichten, § 9 EnEV 2009). Zum anderen 
werden durch § 10 EnEV 2009 sog. unbedingte Nachrüstpflichten 
statuiert, wonach der Eigentümer auch ohne die Durchführung bau-
licher Veränderungen zu verschiedenen Nachrüstungen herangezo-
gen wird (z. B. Heizkesselaustausch).

Das EnEG und die EnEV haben bereits mehrfach Änderungen er-
fahren, wobei die Anforderungen an die energetische Qualität von 
Gebäuden stetig erhöht wurden; z. B. sind durch die EnEV 2009 die 
Anforderungen beim Primärenergiebedarf im Neubau im Vergleich 
zur Vorgängerregelung bereits um 30% verschärft worden. Die für 
2012 geplante Novelle der Rechtsverordnung wird voraussichtlich 
zu weiteren Verschärfungen führen und der Umsetzung der Richtli-
nie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden dienen. Danach 
sollen ab 2021 alle neuen Gebäude sog. Niedrigstenergiegebäude 
sein; für Behördengebäude soll dies aufgrund der Vorbildfunktion 
des öffentlichen Sektors bereits ab 2019 gelten.

3.1.2 
EEWärmeG

Das EEWärmeG zielt gemäß § 1 Abs. 2 darauf ab, den Anteil Er-
neuerbarer Energien am Energieverbrauch für Wärme auf 14% bis 
2020 zu erhöhen. Öffentlichen Gebäuden kommt nach § 1a EE-
WärmeG eine Vorbildfunktion im Rahmen des Zwecks und Ziels 
nach § 1 EEWärmeG zu. Im Wesentlichen werden zur Zielerreichung 
zwei Wege eingeschlagen, welche die Schlagworte „Fordern“ (§§ 
3 ff. EEWärmeG) und „Fördern“ (§§ 13 ff. EEWärmeG) treffend 
erfassen. Daneben ermöglicht § 16 EEWärmeG Gemeinden und 
Gemeindeverbänden einen Anschluss- und Benutzungszwang an 
Netze der öffentlichen Nah- oder Fernwärmeversorgung. 

NUTZUNGSPFLICHT ERNEUERBARER ENERGIEN/ 
ERSATZMASSNAHMEN, §§ 3 FF. EEWÄRMEG

§ 3 Abs. 1 EEWärmeG statuiert für den Eigentümer eines Neubaus 
die grundsätzliche Pflicht, zur Deckung des Wärmeenergiebedarfs 
teilweise Erneuerbare Energien zu nutzen oder ähnlich klimafreund-
liche Ersatzmaßnahmen (s. § 7 EEWärmeG; z. B. Abwärme, Fern-
wärme, KWK) zu ergreifen. Seit dem 01.05.2011 gilt die Nutzungs-
pflicht nicht mehr ausschließlich für Neubauten, sondern auch für 
bestehende öffentliche Gebäude, die im Eigentum der öffentlichen 
Hand stehen bzw. durch diese angemietet oder gepachtet werden. 
Der Umfang der Nutzungspflicht und die konkreten Anforderungen 
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richten sich nach der genutzten Energiequelle. Es werden jeweils 
unterschiedliche Nutzungsquoten gefordert. Entscheidet sich der 
Eigentümer beispielsweise für den Einsatz von Solarthermie, muss 
er mindestens 15% des Wärmeenergiebedarfs des Gebäudes hie-
raus decken (vgl. § 5 Abs. 1 EEWärmeG). Den Anteil Erneuerbarer 
Energien bei grundlegend renovierten öffentlichen Gebäuden regelt 
§ 5a EEWärmeG. 

Das Gesetz ist technologieoffen gestaltet und will keine Energieform 
bevorzugen. Allerdings können die Investitions- und Brennstoffkos-
ten bei verschiedenen Erneuerbaren Energien je nach genutzter 
Energiequelle und je nach Energieverbrauch variieren. Zudem ist 
die Kombination unterschiedlicher Energieformen untereinander 
und auch mit Ersatzmaßnahmen möglich. Die Umsetzung flexibler, 
quartiersbezogener Lösungen ermöglicht § 6 EEWärmeG.
Zu beachten ist, dass der Bundesgesetzgeber mit diesem ord-
nungsrechtlichen Element im Schwerpunkt den Neubaubereich 
erfasst, den Erlass entsprechender Nutzungspflichten im privaten 
und landeseigenen Bestandssegment hingegen den Bundesländern 
überlässt (§ 3 Abs. 4 EEWärmeG). Bislang hat nur das Land Baden-
Württemberg von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Im Zuge 
der Umsetzung der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie der EU wer-
den hier jedoch den gesamten Bestand in Deutschland erfassende 
Regelungen erforderlich werden.

MARKTANREIZPROGRAMM, §§ 13 FF. EEWÄRMEG

Ergänzt wird das ordnungsrechtliche Element des EEWärmeG durch 
einen förderpolitischen Ansatz. Der Fokus dieses Marktanreizpro-
gramms (MAP) liegt dabei auf dem Bestand. Seit dem 15.03.2011 
gelten neue Förderrichtlinien.23 

ANSCHLUSS- UND BENUTZUNGSZWANG,  
§ 16 EEWÄRMEG

Als besonders klimafreundlich gilt die Energiegewinnung mittels 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Da solche Anlagen auch als Groß-
anlagen üblich sind, kann ein Anschluss- und Benutzungszwang im 
Interesse der Sicherstellung einer genügenden Nachfrage dienlich 
sein. Rechtliche Grundlage für die Einrichtung eines kommunalen 
Anschluss- und Benutzungszwangs sind entsprechende Ermäch-
tigungsgrundlagen in den Gemeindeordnungen der Länder. Seit 
dem 01.01.2009 erlaubt es § 16 EEWärmeG den Gemeinden und 

23  Online verfügbar unter unter http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/
index.html

Gemeindeverbänden, einen nach Landesrecht bestehenden An-
schluss- und Benutzungszwang an ein Netz der öffentlichen Nah- 
und Fernwärmeversorgung auch zum Zwecke des Klima- und 
Ressourcenschutzes anzuordnen. D. h. in Ländern, in denen diese 
Rechtsgrundlagen einen Anschluss- und Benutzungszwang bereits 
unter dem Aspekt des Umwelt- bzw. Klimaschutzes ermöglichten, 
bewirkt § 16 EEWärmeG eine Klarstellung. Dagegen kommt der 
Norm in Ländern, die vor dem 01.01.2009 keine eindeutige Rege-
lung aufwiesen, hinsichtlich der Anordnungsgründe eine erweitern-
de Funktion zu (so in Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen).24 

3.1.3 
EEG

Ein bedeutendes klimaschützendes Regelwerk stellt das EEG dar, 
dessen Ziel die Förderung des Ausbaus der Erneuerbaren Energi-
en im Stromsektor ist. Nach § 1 EEG soll der Anteil Erneuerbarer 
Energien bis 2020 auf 35% erhöht werden. Die Funktionsweise des 
Gesetzes zeichnet sich dadurch aus, dass der Betreiber einer Anlage 
zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien für die Dau-
er von 20 Jahren einen festen Vergütungssatz erhält, dessen Höhe 
technologiespezifisch ist. Der Vergütungssatz sinkt jährlich um einen 
bestimmten Prozentsatz, d. h. die Vergütung fällt geringer aus je 
später die Anlage an das Netz angeschlossen wird. Zugleich legt 
das EEG für die Netzbetreiber eine vorrangige Pflicht zur Abnah-
me und Übertragung des aus regenerativen Energien stammenden 
Stroms fest. Auf diese Weise werden Anreize zur Kostenredukti-
on gesetzt und die Integration regenerativer Energieträger in den 
Markt erleichtert. Seit dem Inkrafttreten des EEG im Jahre 2000 un-
terliegt es ständigen Novellen. Auf diese Weise wird der Dynamik 
der Entwicklung auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien Rech-
nung getragen. Die jüngste Novelle des EEG ist am 01.01.2012 in 
Kraft getreten. Dadurch wird insbesondere die Vergütungsstruktur 
für Strom aus Biomasse neu geregelt. Darüber hinaus werden Bio-
masseanlagen zum KWK-Betrieb verpflichtet. Zudem werden neue 
Anreize für die Direktvermarktung geschaffen.

In seinen Einzelheiten stellen sich das Gesetz selbst sowie sein Zu-
sammenspiel mit dem Planungsrecht als äußerst komplexe Materie 
dar, was für den planenden Praktiker die Notwendigkeit rechtlicher 
Beratung auslösen kann. Exemplarisch sei auf eine besonders pra-
xisrelevante Schnittstelle zum Planungsrecht hingewiesen, die durch 
§ 32 EEG hergestellt wird. Danach ist Voraussetzung für die Ver-

24 Vgl. dazu Kahl 2010, S. 395 ff. 
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gütung von Strom aus Solarenergie, dass die Freiflächenanlage vor 
dem 01.01.2015 auf in bestimmter Weise vorgenutzten und dann 
durch Bebauungsplan umgewidmeten Flächen errichtet wurde. Die 
Fehlerfreiheit der planerischen Abwägung hängt dadurch unmittel-
bar mit der richtigen Auslegung und Anwendung des Fachrechts 
zusammen.

3.1.4 
KWKG

Als besonders klimaschonende Art der Energiegewinnung wird die 
Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung anerkannt, bei der eine hohe 
Energieeffizienz durch die parallele Strom- und Wärmeproduktion 
gewährleistet wird. Dem trägt der Gesetzgeber durch das KWKG 
Rechnung. Ziel des Gesetzes ist die Erhöhung der Stromerzeugung 
aus KWK auf 25% durch befristeten Schutz, Förderung der Mo-
dernisierung und des Neubaus von KWK-Anlagen, Förderung des 
Neu- und Ausbaus von KWK-Wärmegespeisten Wärmenetzen im 
Interesse der Energieeinsparung, des Umweltschutzes und der Errei-
chung der Klimaschutzziele der Bundesregierung. Ähnlich dem EEG 
wird hierfür ein Förder- bzw. Vergütungsmechanismus etabliert. Da-
nach erhalten die Betreiber testierter Anlagen eine Förderung, die 
auf den gesamten Stromverbrauch umgelegt wird. Im Zusammen-
hang mit dem KWKG wird besonders deutlich, dass dem Planer die 
Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für einen wirtschaftlichen 
Betrieb obliegt und die Abnahme erzeugter Energie gesichert wird.

Weiterführende Literatur zum 
Energiefachrecht

Altrock, Martin; Oschmann, Volker; Theobald, Christian (2011): Erneuerbare-
Energien-Gesetz Kommentar.

Kahl, Wolfgang: Klimaschutz durch die Kommunen – Möglichkeiten und 
Grenzen. ZUR 2010, Heft 9, 395 ff.

Müller, Thorsten; Oschmann, Volker; Wustlich, Guido (2010): Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz Kommentar.

Wustlich, Guido: Öffentliche Gebäude als Vorbilder für Erneuerbare Energien. 
DVBl 2011, Heft 9, 525 ff.

3.2
Rechtl iche Grundlagen 
zur Umsetzung fach-
rechtl icher Anforderun-
gen des Klimaschutzes 
in der Regionalplanung
 

Die Regionalplanung, die sich als Teil der Raumordnung auf raum-
bedeutsame Planungen und Maßnahmen beschränkt, findet ihre 
rechtlichen Grundlagen im ROG sowie den Landesplanungsgeset-
zen. Klimaschutzaspekte spiegeln sich hier etwa in der Leitvorstel-
lung der nachhaltigen Raumentwicklung in § 1 Abs. 2 ROG sowie 
als Grundsatz der Raumordnung in § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG wider, 
wonach der Raum in seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit 
u. a. des Klimas einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen zu 
entwickeln, zu sichern oder, soweit erforderlich, möglich und ange-
messen, wiederherzustellen ist. Der Regionalplanung kommt dabei 
– aufgrund ihrer ressortübergreifenden und überörtlichen Aufgaben-
wahrnehmung – vor allem eine tragende Koordinationsfunktion und 
eine planerische Vorsorgefunktion zu. 

Aus diesem Grund sind vielfältige konfligierende Interessen zu be-
rücksichtigen. Die raumbezogenen Anforderungen des jeweiligen 
Energieträgers und der eingesetzten Technologien müssen von den 
Trägern der Regionalplanung mit anderen konkurrierenden Raum-
nutzungsansprüchen in Einklang gebracht werden. Dies geschieht 
gemäß § 8 Abs. 5 ROG durch „Festlegungen zur Raumstruktur“. 
Die Wahl von dafür geeigneten Instrumenten überlässt das Bun-
desrecht den Ländern und den sonstigen Planungsträgern, so dass 
sich eine Vielzahl von Formen der zeichnerischen und textlichen Re-
gelung herausgebildet hat. Als ein bundeseinheitlich geltendes In-
strument stellt das ROG dem Planer unterschiedliche Gebietstypen 
zur Verfügung, derer er sich zur Steuerung der räumlichen Nutzung 
oder Maßnahme bedienen kann:

•	 Das Vorranggebiet (§ 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 ROG) ist für 
bestimmte, raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vor-
gesehen und schließt andere raumbedeutsame Nutzungen auf 
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diesem Gebiet aus, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen 
oder Nutzungen der Raumordnung nicht vereinbar sind. 

•	 Das Vorbehaltsgebiet (§ 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 ROG) legt 
bestimmten, raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen bei 
der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzun-
gen ein besonderes Gewicht bei.

•	 Das Eignungsgebiet (§ 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 ROG) ist für 
bestimmte, raumbedeutsame Maßnahmen geeignet, die städ-
tebaulich nach § 35 BauGB zu beurteilen sind und an anderer 
Stelle im Planungsraum ausgeschlossen werden. 

•	 Das Vorranggebiet mit der Wirkung eines Eignungsgebiets (§ 8 
Abs. 7 Satz 2 ROG) kann einer raumbedeutsamen Nutzung den 
Vorrang gegenüber anderen Nutzungen in einem Gebiet einräu-
men und zugleich eine Ausschlusswirkung für diese Nutzung an 
anderen Stellen im Planungsraum erreichen.

Im Folgenden werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für die 
Ausweisung von Flächen für den Bau und Betrieb von Anlagen zur 
Erzeugung erneuerbarer Energien auf der Ebene der Regionalpla-
nung im Überblick dargestellt:

3.2.1 
Windenergieanlagen

Im Bereich der Windenergieanlagen konnten bereits Erfahrungen 
gesammelt werden und es existiert eine Fülle an differenzierter 
Rechtsprechung und Ergebnissen aus zahlreichen Forschungsvor-
haben.25 Basierend auf Raumordnungsplänen für das Land können 
von der Regionalplanung Ziele und Grundsätze zur Windenergie-
nutzung aufgestellt werden, die bei der Planung und Errichtung 
raumbedeutsamer Windenergieanlagen in Eignungs- und Vorrang-
gebieten zu Windfarmen konzentriert werden.26 

Bei der Gebietsausweisung steht dem Regionalplaner ein weites 
Ermessen zu.27 Fachliche Orientierungshilfe für die Planung geben 
dabei Erlasse einzelner Bundesländer bspw. mit Kriterienkatalogen 
(Negativ-/Positivkriterien) für die Abgrenzung solcher Gebiete. Die 
Planer können zudem eigene Kriterien für die Auswahl von Gebie-
ten aufstellen und anwenden und sind nicht verpflichtet, alle „wind-
höffigen“ Flächen als Vorrang-/Eignungsgebiet auszuzeichnen,28 

25 Weiterführend dazu s. Gatz 2009.

26  Raumbedeutsame Einzelanlagen (regelmäßig ab Nabenhöhe über 100 m) können ebenso 
ausgewiesen werden; vgl. Janssen u. a. 2008 , S. 60.

27  Janssen u. a. 2008, S. 60.

28  BVerwG, Urteil vom 17.12.2002 – 4 C 15/01 – BVerwGE 117, 287, 290.

solange keine reine Negativplanung oder „Alibiplanung“29 vorge-
nommen wird, die darauf hinausläuft, Windenergieanlagen pau-
schal zu verbieten. 

Bei der Ausweisung von Vorrang- und Eignungsgebieten sowie 
kombinierten Gebieten für die Errichtung von Windenergieanlagen 
handelt es sich um Festlegungen als Ziel der Raumordnung i. S. v. § 
3 Nr. 2 ROG. Für die Träger der Landes- und Regionalplanung be-
deutet dies, dass bereits hier eine abschließende Abwägung vorzu-
nehmen ist, um die Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 Satz 2 und 3 
BauGB zu rechtfertigen und die Rechtsfolge der Anpassungspflicht 
nach § 1 Abs. 4 BauGB auszulösen. Dafür müssen alle Erfordernis-
se und Gegebenheiten zur Beurteilung der Entwicklung, Ordnung 
und Sicherung des Gesamtraums und seiner Teilräume erfasst und 
nach der ihnen zukommenden Gewichtung berücksichtigt werden. 
Dies bedeutet auch eine Pflicht zur angemessenen Berücksichtigung 
der teilräumlichen Gegebenheiten und Erfordernisse (Gegenstrom-
prinzip). Die Steuerungswirkung im Vorranggebiet beschränkt sich 
jedoch auf das Gebietsinnere. 

Demgegenüber hat die Festlegung von Eignungsgebieten zur Kon-
sequenz, dass die Nutzung von Windenergie dann im restlichen Pla-
nungsgebiet ausgeschlossen ist.

Im Gegensatz dazu unterliegt die Gemeinde im Falle der Festsetzung 
eines Vorbehaltsgebietes keiner strikten Anpassungspflicht. Denn in 
diesem Fall wird lediglich ein Grundsatz der Raumordnung i. S. v. 
§ 3 Nr. 3 ROG aufgestellt, d. h. es liegt noch keine abschließend 
abgewogene Vorgabe der Raumordnung vor; bei höherem Gewicht 
kann in der anschließenden Abwägung durch die Bauleitplanung 
auch noch ein anderer Belang vorrangig zum Zuge kommen. 

Von zunehmender Bedeutung ist das sog. Repowering. Dabei wer-
den ältere Windenergieanlagen, unabhängig davon, ob sie sich in 
ausgewiesenen Vorrang- und Eignungsgebieten befinden, in den in-
zwischen ausgewiesenen Vorrang- und Eignungsgebieten ersetzt.30  
Für die gemeindliche Bauleitplanung enthält § 249 BauGB in der Fas-
sung der Novelle 2011 hierzu die erforderlichen Verfahrensregelungen.

29  Vgl. dazu etwa BVerwG, Urteil vom 24.01.2008 – 4 CN 2/07 – NVwZ 2008, 559; BVerwG, 
 Urteil vom 13.03.2003 – 4 C 4/02 – NVwZ 2003, 738.

30  Nach dem EEG 2012 wird das Repowering von Windenergieanlagen gefördert, die vor dem 
01.01.2002 in Betrieb gegangen sind.
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3.2.2 
Photovoltaikanlagen

Bei Solaranlagen ist zu differenzieren zwischen großflächigen Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen und Anlagen an oder auf Gebäuden. 
Erstere können Raumrelevanz entfalten und sollen aufgrund ihrer 
potenziell landschaftsbildstörenden Wirkung und Rauminanspruch-
nahme bevorzugt auf vorbelasteten Flächen installiert werden. Hier 
besteht positivplanerisch die Möglichkeit, an geeigneten Standorten 
unterstützend auf den Bau von Solaranlagen hinzuwirken. Jedoch 
macht oft eine Vielzahl gegenläufiger Belange (z. B. Überschwem-
mungsgebiete, Waldbestände, Hochwasserschutz u. v. a.) die ab-
wägungsfehlerfreie Planung von Freiflächenanlagen schwierig oder 
gar unmöglich. Hier kann der regionale Plangeber eine günstige 
Entwicklung herbeiführen, indem etwa Gunst- und Ausschlusskrite-
rien berücksichtigt werden.31 

Großen Freiflächenanlagen32 gegenüber wird angesichts der weit 
gestreuten Nutzungskonflikte in jüngster Vergangenheit skeptisch 
begegnet und die Regionalplanung reagiert darauf sogar mit der 
Festlegung von Ausschlussgebieten. Hinsichtlich einer solchen 
Planungspraxis ist jedoch fraglich, ob überhaupt das erforderliche 
überörtliche Interesse vorhanden ist.33 Die Festlegung von Aus-
schlussgebieten für bestimmte Nutzungen kommt nämlich nur für 
Vorhaben in Betracht, die über den Gemeindebereich hinaus raum-
bedeutsam sind. Weitergehende Ausschlusswirkung hat allerdings 
auch die Festlegung von anderen Vorrängen, z.B. für einen Biotop-/
Freiraumverbund oder eine Rohstoffnutzung.

3.2.3 
Biomasse (Anlagen und Anbauflächen)

Biomasse kann äußerst vielseitig für die Erzeugung von Energie in 
unterschiedlicher Form nutzbar gemacht werden. Raumrelevante 
Auswirkungen sind hier allerdings bereits mit der Produktion auf 
den entsprechenden Anbauflächen verbunden (Grundwasserquali-
tät, Arten-, Biotopschutz u. a.) sowie mit den Anlagen zur Nutzung 
(s. auch Kapitel 4.3.5). Es kann zu Wechselwirkungen mit anderen 
Raumnutzungsansprüchen (Wohnen, Gewerbe, Tourismus, Natur-
schutz u. a.) kommen. Um diese Konkurrenzen raumordnerisch an-
zugehen, stehen der Regionalplanung verschiedene Optionen offen: 

Zum einen kann der Standort von Biomasseanlagen positivplane-
risch beeinflusst werden. Voraussetzung für die regionalplanerische 
Steuerung von Anlagen ist, dass diese raumbedeutsam i. S. v. § 3 
Abs. 1 Nr. 6 ROG sind. Für die Beurteilung der Raumbedeutsamkeit 
von Biomasseanlagen lässt sich indessen keine generelle Aussage 

31  Janssen u. a. 2008, S. 50.

32  Näher dazu Kapitel 4.3.2 sowie BMU 2007.

33  Maslaton 2009, S. 152, 156.

treffen, sondern es ist eine Prüfung im individuellen Fall vorzuneh-
men. Für raumbedeutsame Biomasseanlagen bietet sich dann die 
Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten an, um die Errich-
tung von Biomasseanlagen gegenüber gegenläufigen Nutzungen zu 
befördern.34 Anlagenstandorte können auf diesem Wege auch kon-
zentriert werden. Dabei steht der Planungsträger praktisch vor der 
Herausforderung, im Rahmen der komplexen Thematik ordnungs-
gemäß abzuwägen und neuere Entwicklungen nicht zu blockieren.

Zum anderen kann – z. B. mit Rücksicht auf die „Vermaisung“ der 
Agrarlandschaft und die damit verbundenen Probleme – negativ-
planerisch agiert werden, indem Biomasseanbau und -nutzung von 
anderen Nutzungsgebieten ferngehalten werden (z. B. durch Aus-
weisung von Gebieten zum Schutz von Natur und Landschaft). Hier 
ist jedoch darauf zu achten, dass eine direkte Einwirkung auf eine im 
Übrigen ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung durch Ver-
bot des Anbaus einer bestimmten Biomasse raumordnungsrechtlich 
nicht zulässig ist. Für eine interessengerechte Steuerung der konkre-
ten Situation eignet sich die Ebene der Bauleitplanung besser. 

Rechtlich zu prüfen wäre weiterhin die Möglichkeit, verbindlich 
Mengenziele35 festzulegen, die z. B. den Anteil regenerativer Ener-
gien aus Biomasse am Verbrauch oder die Fläche regeln, die für den 
Anbau von Biomasse zur Energiegewinnung vorgehalten werden 
soll. Grundlage dafür könnten Abschätzungen des Angebots und 
der Nachfrage sein. Dies ist jedoch in Deutschland bislang nicht ge-
bräuchlich und die damit verbundenen schwierigen Abgrenzungen 
zu einem raumordnungsrechtlich unzulässigen Eingriff in die land-
wirtschaftliche Produktion und Vermarktung sind ungeklärt.

Insgesamt sind auf diesem Gebiet viele Details rechtlich noch nicht 
abschließend geklärt, u. a. ob im Regionalplan Eignungsgebiete für 
Standorte für Biomasseanlagen (>2,0 MW) ausgewiesen werden 
können; wie sich die Zunahme von Anlagenstandorten und die Er-
weiterung von Kapazitäten von Leitungsnetzen koordinieren lassen.

3.2.4 
Geothermieanlagen

Die für die Nutzung von Geothermie erforderlichen technischen 
Anlagen und Einrichtungen sind als solche regelmäßig nicht raum-
bedeutsam und deshalb einer raumordnerischen Festlegung nicht 
zugänglich. Für die Beförderung der Nutzung dieser erneuerbaren 
Energieform im Regionalplan können deshalb nur die allgemein 
gehaltenen Plansätze zum Tragen kommen, wonach in der Region 
ein ausgewogener Energiemix unter Erhöhung des Anteiles erneu-

34  Janssen u. a. 2008, S. 45.

35  Dazu Einig/Spiecker 2002, S. 150 ff.
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erbarer Energiearten angestrebt werden soll.36 Im Einzelfall kann 
zur Vorbereitung der Festlegung entsprechender Netzstrukturen 
und Ausschluss- und Benutzungszwänge durch die Gemeinden bei 
großräumiger geothermischer Wärmeversorgung die Festlegung 
eines entsprechenden Vorbehalts- oder Vorranggebiets in Betracht 
gezogen werden.37  

Die Konkurrenz zwischen geothermischen und anderen Nutzungen 
des Untergrunds ist nicht abschließend raumordnerisch lösbar, son-
dern bedarf der fachrechtlichen Regelung durch die Weiterentwick-
lung des Bergrechts. Die Bundesregierung hatte zu einem Teilprob-
lem bereits den Entwurf eines CCS-Gesetzes vorgelegt, der mangels 
Zustimmung durch den Bundesrat am 23.09.2011 jedoch geschei-
tert ist. Zur Erarbeitung eines Kompromisses ist der Gesetzentwurf 
an den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat wei-
tergeleitet worden. 

3.2.5 
Größere Versorgungsnetze

Eine grundlegende Aufgabe der Raumordnung ist die Bündelung 
und Konzentration technischer Infrastruktur; sie wird regelmäßig im 
Raumordnungsplan des Landes als Ziel der Raumordnung formu-
liert.38 Ergänzend dazu können im Regionalplan neue überregionale 
und regionale technische Leitungssysteme Berücksichtigung finden. 
Werden die Vorgaben hier schematisiert gehalten, müssen sie auf 
Ebene der Bauleitplanung und Planfeststellung ihre Ausformung 
finden, insbesondere hinsichtlich der konkreten Trassen und Tras-
senführung sowie Ausbauerfordernissen.

36  Janssen u. a. 2008, S. 56 mit Nennung Bsp. Regionalplan Südwestsachsen.

37  Janssen u. a. 2008, S. 58.

38  Janssen u. a. 2008, S. 69.
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3.3 
Rechtl iche Grundlagen 
zur Umsetzung fach-
rechtl icher Anforderun-
gen des Klimaschutzes 
in der Bauleitplanung

3.3.1 
Städtebauliche Dimension des Klima-
schutzes und „kl imagerechtes Bauen“

Die städtebauliche Dimension des Klimaschutzes wurde bereits un-
ter 2.4 deutlich. Die Gemeinden sind zur Förderung des Klimaschut-
zes und der Klimaanpassung verpflichtet (§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB) 
und müssen bei jedem Bebauungsplan prüfen, ob folgende Belange 
ausreichend berücksichtig wurden:

•	 Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und Vermeidung von 
Verkehrsströmen,

•	 Förderung einer klimaschonenden Stadt- und Siedlungsstruktur 
(„kompakte Stadt“, günstige ÖPNV-Anbindung, Förderung des 
Radverkehrs),

•	 Reduzierung von Neubau und damit Vermeidung von Emissio-
nen durch Rohstoffabbau, -verarbeitung, -transport, durch Bau-
prozesse sowie Vermeidung von prozessspezifischen Emissionen 
(z. B. Zementproduktion),

•	 Anpassung an topographische Gegebenheiten,

•	 Förderung gebäude- und energieeinsparbezogenen Maßnah-
men, z. B. Ausrichtung und Form der Gebäude, Wärmedäm-
mung, Verschattung sowie der Auswahl von Bauprodukten mit 

günstigen Ökobilanzen (sowohl bei öffentlichen Ausschreibun-
gen als auch bei Gestaltungssatzungen),

•	 Nutzung Erneuerbarer Energien (einschließlich der passiven Nut-
zung von Solarenergie) und Kraft-Wärme-Kopplung,

•	 Vorsorge gegenüber den Folgen des Klimawandels, z. B. Hoch-
wasserschutz, Kaltluftschneisen, Durchgrünung.

Die aufgezeigte Vielfalt der Ansatzpunkte lässt erkennen, dass „kli-
magerechtes Bauen“ auch in rechtlicher Hinsicht ein sehr weites 
Feld darstellt, auf dem zunächst einzelne Optionen für klimagerech-
te Bauwerke sowie unverbindlich formulierte Abwägungsbelange 
standen. Inzwischen gibt es vielfältigste, konkretere und verschärfte 
Rechtspflichten mit Auswirkungen auf die Bauleit- und Gebäude-
planung sowie die Infrastruktur und Stadtentwicklung. Auf kom-
munaler Ebene gelangen – neben informellen Instrumenten, An-
reizen, Beratungen – vielfältige Rechtsinstrumente zur Realisierung 
einer klimaschutzorientierten Politik zum Einsatz. Dabei bildet die 
Bauleitplanung – neben städtebaulichen Verträgen, Vorhaben- und 
Erschließungsplänen,39 dem besonderen Städtebaurecht und kom-
munalen Satzungen – ein wesentliches Mittel, um sowohl Mitiga-
tions- als auch Adaptationsstrategien zu verfolgen.

3.3.2 
Kl imaschutzbelange in der Bauleitplanung

KLIMASCHUTZ ALS STÄDTEBAULICHER GRUND?
Unbestritten sind mit den Mitteln der Bauleitplanung Maßnahmen 
zum Schutz des örtlichen Klimas möglich. Umstritten ist dagegen, 
ob der überörtliche, allgemeine Klimaschutz überhaupt als „städ-
tebaulicher Grund“ angesehen und damit durch die Bauleitplanung 
wahrgenommen werden kann.40 Vor allem seit der Aufnahme des 
„allgemeinen Klimaschutzes“ in die bauleitplanerischen Oberziele 
im Rahmen des EAG Bau 2004 sowie einer Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichts zur Zulässigkeit eines Anschluss- und Be-
nutzungszwangs vom 25.01.200641 dürfte diese Streitigkeit jedoch 
zugunsten der Instrumentalisierung der Bauleitplanung für den glo-
balen Klimaschutz zu entscheiden sein.42 

39  Beim Vorhaben- und Erschließungsplan (§ 12 BauGB) handelt es sich um einen zwischen 
einem Vorhabenträger (Investor) und der Gemeinde abgestimmten Plan zur Durchführung 
von Bauvorhaben und Erschließungsmaßnahmen. Er verbindet die städtebauliche Planung 
mit städtebaulichen Durchführungsmaßnahmen, wie sie im städtebaulichen Vertrag (§ 11 
BauGB) zwischen Gemeinde und Vorhabenträger ausgehandelt werden können. Der Vorha-
ben- und Erschließungsplan wird in einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogen.

40  Ausführlicher zu diesem Streit vgl. statt vieler Mitschang 2010, S. 534, 538 f.

41  BVerwG, Urteil vom 25.01.2006 – 8 C 13.05 – NVwZ 2006, 690.

42  So auch Rodi u. a. 2011, S. 453 ff.
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BELANGE DES KLIMASCHUTZES IN DER ABWÄGUNG

Deutlich gestärkt wurde das Anliegen der klimagerechten Stadt-
entwicklung, indem im Zuge der BauGB-Novelle 2011 durch das 
Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in 
Städten und Gemeinden43  § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB neu gefasst 
wurde (Klimaschutzklausel). Der neue § 1a Abs. 5 BauGB verdeut-
licht zudem die beiden Dimensionen des kommunalen Klimaschut-
zes als Abwägungsbelang. Danach ist den Erfordernissen des Klima-
schutzes sowohl durch Maßnahmen Rechnung zu tragen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken als auch durch solche, die der Anpas-
sung an den Klimawandel dienen. Darüber soll sich die Gemeinde 
im Rahmen ihrer Planung bewusst sein. Daneben greifen etliche der 
in § 1 Abs. 6 BauGB aufgelisteten Belange klima- und energierele-
vante Gesichtspunkte auf (Nr. 7 a: Belange des Klimaschutzes und 
der Energieeinsparung; Nr. 8: Belange der Energieversorgung und 
Rohstoffsicherung; Nr. 9: Belange des Verkehrs; Nr. 12: Belange des 
Hochwasserschutzes).

Im Rahmen der planerischen Abwägung steht der Klimaschutz 
gleichwertig neben anderen Belangen, die mit- und untereinander 
abzuwägen sind, so dass sich klimaschützende Belange nicht immer 
durchsetzen müssen. Vielmehr hängt ihr Gewicht von der konkreten 
Situation ab und ist für jeden Fall individuell zu ermitteln. Beschränkt 
wird der Gestaltungsspielraum der Gemeinde durch den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit, der eine Gesamtabwägung zwischen den Folgen 
des Eingriffs für andere Rechtsgüter einerseits und dem Gewicht und 
der Dringlichkeit der rechtfertigenden Gründe andererseits verlangt.44

Die Herausforderung in der Praxis besteht darin, rechtssicher ver-
bindliche Festsetzungen zu formulieren und bei der Abwägung das 
rechte Maß bei den Anforderungen an Baufreiheit, Technologieof-
fenheit und effizienter CO2-Reduktion zu finden. Dies erfordert eine 
gründliche Analyse der vorgefundenen Gegebenheiten (z.B. Lage 
eines Gebietes, Eigentumsverhältnisse, aktive Einbeziehung aller be-
troffener Belange in das Verfahren, städtebauliche Dichte, bautech-
nische Standards, kommunales Energiekonzept).

NEUE ANFORDERUNGEN AN  
DIE BAULEITPLANUNG

Mit Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen (s. Kapitel 3.1.) 

ist es eine wichtige Aufgabe der Bauleitplanung, sicherzustellen, 
dass Gebäude den Anforderungen des Energiefachrechts gerecht 
werden können. So müssen Neubauten dauerhaft die Anforde-
rungen des EEWärmeG erfüllen. Dies kann beispielsweise die 
Festlegung von Anforderungen an die Dachgestaltung erfordern 
sowie Festlegungen, die eine Verschattung von Thermosolaranla-
gen durch Nachbargebäude verhindern. Umstritten ist, ob durch den 

43  Gesetz vom 22.07.2011, BGBl 2011 Teil I, S. 1509.

44  Mitschang 2010, S. 534 f. 

Bebauungsplan eine Verpflichtung zum Passiv-Haus-Standard begrün-
det werden kann45.

Ferner ist es Aufgabe der Bauleitplanung, den Bestand und die 
mögliche Entwicklung von Fern- und Nahwärmenetzen verbindlich 
festzulegen, damit sich das Baugeschehen im Bestands- und Neu-
baubereich klimagerecht entwickeln kann. 

3.3.3 
Umsetzung im Flächennutzungsplan

Auf der ersten Stufe der Bauleitplanung dient der Flächennutzungs-
plan (§ 5 BauGB) der großflächigen Planung, bei dessen Aufstellung 
Festlegungen der Raumordnungsplanung zu beachten bzw. zu be-
rücksichtigen sind. Der (nicht abschließende) Katalog des § 5 Abs. 
2 BauGB ermöglicht zahlreiche Darstellungen, die im Interesse einer 
klimaschützenden Stadtentwicklung festgelegt werden können. Da-
nach sind vorstellbare Inhalte des die Gemeinde selbst bindenden 
Flächennutzungsplans etwa:

•	 Festlegung der Lage geplanter Baugebiete, z. B. solarenergetisch 
günstige Lagen (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB),

•	 Festlegungen zu einer verkehrsvermeidenden Siedlungsentwick-
lung (Nr. 1 i. V. m. Nr. 3),

•	 Standortplanung flächenmäßig bedeutsamer Anlagen zur Ener-
giegewinnung aus Erneuerbaren Energien (Nr. 2 Buchstabe b),

•	 Freiflächenplanung (Nr. 5, Nr. 10 und Abs. 2 a),

•	 Netzplanung von Versorgungsleitungen (Nr. 2 Buchstabe b),

•	 Nach der BauGB-Novelle 2011 ist in § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB nun-
mehr ausdrücklich geregelt, dass die Ausstattung des Gemeinde-
gebiets mit Einrichtungen, Anlagen und sonstigen Maßnahmen, 
die dem Klimawandel entgegenwirken oder der Anpassung an 
den Klimawandel dienen, im Flächennutzungsplan dargestellt 
werden kann.

§ 5 Abs. 2b BauGB eröffnet den Gemeinden die Möglichkeit der 
Aufstellung sowohl räumlicher als auch sachlicher Teilflächennut-
zungspläne. Deren sachlicher Anwendungsbereich besteht in der 
planerischen Steuerung privilegierter Außenbereichsvorhaben i. S. 
v. § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB. Räumlich können derartige Pläne 
für das gesamte Gemeindegebiet, für Teile davon oder gemeinde-
übergreifend aufgestellt werden. Zentrale Inhalte solcher Teilflä-
chennutzungspläne sind Darstellungen, mit denen die Wirkung des 
Planvorbehalts nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB erzielt werden (ins-

45  Battis u. a., 2009, S. 89 ff. mit weiteren Nachweisen.
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besondere Standortzuweisungen in Form von Vorrang-, Konzent-
rations-, Eignungsflächen, Bauflächen). Voraussetzung dafür, dass 
die Darstellungen des Teilflächennutzungsplans die Wirkung des 
Planvorbehalts entfalten können, ist ein schlüssiges Planungskon-
zept für den jeweiligen Geltungsbereich. Im Übrigen gelten diesel-
ben verfahrensrechtlichen Bestimmungen wie bei der Aufstellung 
eines Flächennutzungsplans. Der Teilflächennutzungsplan weist 
eigenständige Planqualität auf, d. h. er ist unabhängig von einem 
möglicherweise vorhandenen Flächennutzungsplan. Als später auf-
gestellter Plan ersetzt er dann die Aussagen zur Steuerung der pri-
vilegierten Nutzungen für seinen Geltungsbereich. Jedoch darf er 
sich nicht in Widerspruch zum übrigen Flächennutzungsplan setzen, 
sondern es muss eine Abstimmung stattfinden.

3.3.4 
Umsetzung im Bebauungsplan

Die zweite Stufe der Bauleitplanung sieht den Erlass eines verbind-
lichen Bebauungsplanes vor, der aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln ist und konkrete Festsetzungen enthält. Entsprechende 
klimaschützende Festsetzungen eines Bebauungsplans greifen je-
doch in das Grundeigentum ein und bedürfen daher einer gesetz-
lichen Grundlage, die sich in § 9 Abs. 1 BauGB findet. Die Zuläs-
sigkeit potenziell klimaschützender Festsetzungen hängt davon ab, 
welche Möglichkeiten die abschließend aufgeführten Tatbestände 
des § 9 Abs. 1 BauGB eröffnen. Die Norm liefert dabei Rechtsgrund-
lagen für eine ganze Reihe denkbarer Festsetzungen. Davon sind 
im Zusammenhang mit dem Klimaschutz folgende von besonderer 
Bedeutung:46 

•	 Nr. 1: die Art und das Maß der baulichen Nutzung,

•	 Nr. 2: die Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbauba-
ren Grundstücksflächen sowie die Stellung der baulichen Anlagen,

•	 Nr. 2a: vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe 
der Abstandsflächen (z.B. Verkürzung von Abstandsflächen bei 
Windkraftanlagen),

•	 Nr. 10: die Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und 
ihre Nutzung,

•	 Nr. 12: die Versorgungsflächen, einschließlich der Flächen 
für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentra-
len Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von 
Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder 
Kraft-Wärme-Kopplung,

46  Weitergehend zu den einzelnen Festsetzungsmöglichkeiten s. Battis u. a. 2009, S. 75 ff.

•	 Nr. 15: die öffentlichen und privaten Grünflächen, wie Parkan-
lagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze, 
Friedhöfe,

•	 Nr. 16: die Wasserflächen sowie die Flächen für die Wasserwirt-
schaft, für Hochwasserschutzanlagen und für die Regelung des 
Wasserabflusses,

•	 Nr. 18: Flächen für die Landwirtschaft und Wald,

•	 Nr. 20: die Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft,

•	 Nr. 21: die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der 
Allgemeinheit, eines Erschließungsträgers oder eines beschränk-
ten Personenkreises zu belastenden Flächen,

•	 Nr. 23: Gebiete, in denen 
a) zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne   
 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestimmte luftverun-  
 reinigende Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet werden   
 dürfen, 
b) bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen   
 baulichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische   
 Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung   
 von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder  
 Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen.

•	 Nr. 24: die von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen und 
ihre Nutzung, die Flächen für besondere Anlagen und Vorkeh-
rungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und 
sonstigen Gefahren im Sinne des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur 
Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffen-
den baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen,

•	 Nr. 25: für einzelne Flächen oder für ein Bebauungsplange-
biet oder Teile davon sowie für Teile baulicher Anlagen mit 
Ausnahme der für landwirtschaftliche Nutzungen oder Wald 
festgesetzten Flächen, 
a) das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen   
 Bepflanzungen, 
b) Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von   
 Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von   
 Gewässern.

•	 Für die jeweils in Erwägung gezogene Festsetzung ist indivi-
duell zu prüfen, ob sie auf eine gesetzliche Grundlage gestützt 
werden kann, wobei einige der Festsetzungsmöglichkeiten 
anerkannt und gängige Praxis, andere hingegen in ihrer Zuläs-
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sigkeit umstritten sind47. Für die Beurteilung, ob eine bestimmte 
Festsetzung von der Rechtsgrundlage gedeckt ist, sowie für eine 
gerichtsfeste Formulierung kann die Hinzuziehung rechtlichen 
Sachverstands geboten sein.

Anerkanntermaßen zulässig sind z.B. Festsetzungen zur Baukörper-
stellung und Höhe von Gebäuden; zum Maß der baulichen Nut-
zung (um Verschattungen vorzubeugen und das EEWärmeG erfüll-
bar zu halten) oder Vorgaben baulicher Maßnahmen zum Einsatz 
Erneuerbarer Energien, § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB. Dies gilt jedoch 
nur für Neubauten, da hinsichtlich des Altbaus ein Bestandsschutz 
greift. Solaranlagen sind hierbei der häufigste, nicht aber der allein 
mögliche Anwendungsfall der Vorschrift. Möglich ist auch eine Ver-
bindung solcher Festsetzungen mit einem Verbrennungsverbot, das 
sich auf § 9 Abs. 1 Nr. 23 a) BauGB stützen kann. Dabei betrifft die 
Norm nur stoffliche, nicht auch anlagenbezogene Festsetzungen.

Noch nicht abschließend geklärt ist u. a. die Zulässigkeit der Fest-
setzungen des Passiv-Haus-Standards oder die Bestimmung von 
Zielwerten für bestimmte Maßnahmen wie eine angestrebte CO2-
Minderung. Diesbezüglich liegt noch keine Rechtsprechung vor, so 
dass für die Planungspraxis Unsicherheiten verbleiben.
Jedenfalls unzulässig sind im Wege der Bauleitplanung Festsetzun-
gen zum Anschluss- und Benutzungszwang an zentrale Anlagen der 
Energieversorgung. So lässt sich die Möglichkeit der Festsetzung 
eines Anschluss- und Benutzungszwangs im Bebauungsplan insbe-
sondere nicht aus § 9 Abs. 1 Nr. 23 a) BauGB ableiten. Es besteht 
aber auf der Grundlage des § 16 EEWärmeG i. V. m. den entspre-
chenden landesgesetzlichen Ermächtigungen in allen Bundeslän-
dern die Möglichkeit zum Erlass einer entsprechenden Satzung, die 
dann mit Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 a) BauGB kombi-
niert und gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich in den Bebauungs-
plan übernommen werden kann. Faktisch kann es aber auch über 
Verwendungsverbote zu einem Anschluss- und Benutzungszwang 
kommen, weil dann kaum noch Alternativen verbleiben. Mit der 
Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit solcher Regelungen muss 
sich die Begründung des Verwendungsverbotes in diesem Fall fun-
diert auseinandersetzen.

3.3.5 
Klimaschutzbelange bei Außenbereichs-
vorhaben
Der Vollständigkeit halber ist auf bestimmte Regelungen in § 35 
BauGB hinzuweisen, die der Umsetzung von Klimaschutzbelangen 
dienen, wobei diese Regelungen nicht als echtes Steuerungsinstru-
ment zur Verfügung stehen, sondern einen entsprechenden Bau-
antrag voraussetzen. 

47  Ausführlich zu einzelnen Festsetzungsmöglichkeiten Battis u. a., 2009, S. 75 ff.; Mitschang, 
2010, S. 534, 537.

Gemäß § 35 Abs. 1 BauGB sind im Außenbereich bestimmte Vorha-
ben privilegiert. Hierzu gehört unter anderem ein Vorhaben, 

•	 das der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder 
Wasserenergie dient (Nr. 5),

•	 das der energetischen Nutzung von Biomasse, z.B. im Rahmen 
eines landwirtschaftlichen Betriebs, sowie dem Anschluss solcher 
Anlagen an das öffentliche Versorgungsnetz dient, wobei das 
Vorhaben in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit 
dem Betrieb stehen, die Biomasse überwiegend aus dem Betrieb 
oder überwiegend aus diesem und aus nahegelegenen Betrie-
ben stammen muss, je Hofstelle oder Betriebsstandort nur eine 
Anlage betrieben werden darf und – geändert durch die jüngste 
BauGB-Novelle – die Feuerungswärmeleistung der Anlage 2,0 
Megawatt und die Kapazität einer Anlage zur Erzeugung von 
Biogas 2,3 Millionen Normkubikmeter Biogas pro Jahr nicht 
überschreitet (Nr. 6). 

Besonders hervorzuheben ist zudem die durch die jüngste BauGB-
Novelle neu eingefügte Nr. 8 in § 35 Abs. 1. Demnach ist nunmehr 
ein Vorhaben privilegiert, das der Nutzung solarer Strahlungsenergie 
in, an und auf Dach- und Außenwandflächen von zulässigerweise 
genutzten Gebäuden dient, wenn die Anlage dem Gebäude baulich 
untergeordnet ist. Anlass für diese neue Privilegierung war insbeson-
dere eine Entscheidung des OVG Münster, das in einem Beschluss 
vom 20.09.201048 ausführt, eine Solaranlage auf dem Dach bedeu-
te unter bestimmten Voraussetzungen eine Nutzungsänderung des 
Gebäudes und sei in jedem Falle baugenehmigungspflichtig. 

3.3.6 
Besonderes Städtebaurecht

Ergänzt werden die Vorgaben zur Bauleitplanung im BauGB – deren 
Einfluss sich auf die Gestaltung von Neubaugebieten konzentriert – 
durch Maßgaben des besonderen Städtebaurechts. Angesichts des 
Umstandes, dass indessen die größten Potenziale zur Einsparung 
von CO2 im Gebäudebestand verborgen liegen, gewinnen städte-
bauliche Sanierungsmaßnahmen (§§ 136 ff. BauGB) und der Stadt-
umbau (§§ 171a ff. BauGB) zunehmend an Bedeutung.

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen i. S. v. §§ 136 ff. BauGB sind 
Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher 
Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Der Sa-
nierungsbegriff knüpft dabei an physische und funktionelle Miss-
stände an. Diesbezüglich stellt der Wortlaut der Norm bislang nur 
auf die bauliche Beschaffenheit unter dem Gesichtspunkt gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse ab, während energetische Belange 
erst im neuen § 148 Abs. 2 Nr. 5 BauGB erweitert werden. Rechtlich 

48  OVG Münster, Beschluss vom 20.09.2010 – 7 B 985/10 – ZfBR 2011, 45.
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anerkannt ist bereits, dass Sanierungsmaßnahmen nach § 136 BauGB 
auch gebietsbezogene energetische Maßnahmen wie Blockheizkraft-
werke, Photovoltaik für ein Gebiet oder Fernheizungen zulassen.49 Eine 
entsprechende Ergänzung des Sanierungsrechts wäre zumindest im 
Interesse der Klarstellung wünschenswert. Im Entwurf eines Gesetzes 
zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden 
und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 14.02.201250 
wird neu geregelt, dass bei der Beurteilung eines „städtebaulichen 
Missstandes“ auch zu berücksichtigen sind „die energetische Beschaf-
fenheit, die Gesamteffizienz der vorhandenen Bebauung und der Ver-
sorgungseinrichtungen des Gebiets unter Berücksichtigung der allge-
meinen Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimaanpassung.“

Daneben liefern die Vorschriften zum Stadtumbau (§§ 171a bis 
171d BauGB) den Kommunen eine rechtliche Grundlage, um auf 
demographische und strukturelle Veränderungen zu reagieren, die 
zu Funktionsverlusten der betroffenen Gebiete führen. So kann 
etwa auf den Rückbau baulicher Überhänge am Stadtrand hinge-
wirkt werden. § 171a Abs. 3 Satz 2 BauGB zählt Beispiele auf, wo-
von folgende für den Klimaschutz relevant sind:

•	 Anpassung der Siedlungsstruktur

•	 Verbesserung der Wohn-, Arbeits- und Umweltverhältnisse

•	 Stärkung innerstädtischer Bereiche

•	 Nutzungsänderungen

•	 Rückbau

•	 Wieder- oder Zwischennutzung von Flächen

•	 Erhaltung der Altbaubestände 

3.3.7 
Fazit und Ausblick
Auf die aktuellen klima- und energiepolitischen Entwicklungen hat 
die Rechtsordnung reagiert. Davon sind alle Planungsebenen be-
troffen, die verstärkt zur Umsetzung energiefachrechtlicher Bestim-
mungen beitragen müssen. 

Dabei hat die fachübergreifend und überörtlich koordinierende Re-
gionalplanung mit ihrem Instrumentarium die Möglichkeit, Flächen 
für Erneuerbare Energien zu sichern und Standorte zu konzentrieren. 
Auch im Rahmen der Bauleitplanung eröffnen sich den gemeindli-
chen Planungsträgern beachtliche Möglichkeiten, zum globalen Kli-
maschutz beizutragen. Zu nennen ist an dieser Stelle insbesondere 

49  Battis u. a. 2011, S. 897, 904.

50  http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/ SW/novellierung-des-bauplanungsrechts-
aktueller-referentenentwurf.html?nn=36756.

die BauGB-Novelle 2011, die den Kommunen zusätzliche Möglich-
keiten gibt, um Klimaschutzbelange im Rahmen der Bauleitplanung 
umzusetzen. Abgerundet werden die o. g. zusätzlichen Regelungen 
durch Sonderregelungen zur sparsamen und effizienten Nutzung 
von Energie sowie zur Windenergie in der Bauleitplanung (vgl. §§ 
248 und 249 BauGB). 

Insgesamt ist eine möglichst frühzeitige Berücksichtigung von Kli-
maschutzbelangen im Rahmen der Planung unter Einbindung möglichst 
aller betroffenen Akteure und unter möglichst vielfältiger und weitge-
hender Ausnutzung der Gestaltungsmöglichkeiten zu empfehlen.

Eine wichtige und (fachlich) notwendige Grundlage für diese Auf-
gabe stellen Energieversorgungs- und Klimaschutzkonzepte dar, die 
die Anforderungen einer energieeffizienten und klimaschützenden 
Gemeindeentwicklung mit den räumlichen Erfordernissen der vorsor-
genden städtebaulichen Planung verknüpfen (siehe Kapitel 2.4.2).

Der Rechtsrahmen bleibt weiterhin in Bewegung: Der oben genann-
te Referentenentwurf zur Novellierung des BauGB51 liegt vor und 
soll Ende 2012 umgesetzt sein. Zudem geben verschiedene umset-
zungsbedürftige europarechtliche Vorgaben Anlass zur Anpassung 
energiefachrechtlicher Vorgaben (s. z. B. EnEV-Novelle, Kapitel 3.1.1). 
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Klimaschutz in der Bauleitplanung

Battis, Ulrich; Kersten, Jens; Mitschang, Stephan (2009): Stadtentwicklung – 
Rechtsfragen zur ökologischen Stadterneuerung
Online verfügbar unter: http://www.bbsr.bund.de/nn_21686/BBSR/DE/FP/
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Die künftige Ausgestaltung der Raum- und Siedlungsstruktur kann 
eine wichtige Rolle sowohl für die Begrenzung des Energiever-
brauchs und klimarelevanter Emissionen, als auch für die Abfede-
rung von Auswirkungen des Klimawandels spielen.

Davon ausgehend, dass die Grundstruktur des Raums, der physische 
Bestand der Siedlungsbereiche und die baukulturelle/städtebauliche 
Identität der Städte und Gemeinden auch langfristig prägend sein 
werden, wird es sowohl bei der Anpassung des Bestandes an die 
Erfordernisse von Klimaschutz und Klimaanpassung als auch bei 
Aufgaben des Stadtumbaus, der Stadterweiterung und Freiraument-
wicklung darauf ankommen, dies stadt- und landschaftsverträglich 
sowie aus integrierter Perspektive zu gestalten.

Der Raumordnung und der kommunalen Planung (Bauleitplanung 
und informelle Planung) fallen dabei wichtige Aufgaben zu, nämlich 
energie- und klimaschutzfachliche Ziele raumbezogen zu konkre-
tisieren und umzusetzen sowie die unterschiedlichen Nutzungs-
ansprüche an den Raum zu koordinieren; und schließlich auch die 
Umweltauswirkungen der verschiedenen, durch Pläne vorbereiteten 
Maßnahmen abzuschätzen und zu bewerten.

Schwerpunktmäßig wird sich die räumliche Planung – bezogen auf 
den Klimaschutz – folgenden Aufgaben stellen müssen:

•	 Standort- und Trassenvorsorge für eine klimaverträgliche Versor-
gung mit elektrischer Energie und mit Wärme, 

•	 energieeffiziente und Verkehrsaufwand vermindernde Raum- 
und Siedlungsstrukturen,

•	 Schutz und Entwicklung von Kohlenstoffsenken,

•	 und dies jeweils – wo sinnvoll und möglich – mit räumlichen Anpas-
sungsstrategien an die Folgen des Klimawandels zu verknüpfen.

Der bisherige fortgeschrittene Stand der Aufgabenwahrnehmung in 
den Ländern, Regionen und Städten wird im Folgenden handlungs-
orientiert beschrieben. Dies spiegelt sowohl die Breite und den Dif-
ferenzierungsgrad der Handlungsansätze in der Praxis wider, als auch 
die teilräumlich unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen.

Für die vorgenannten thematischen Handlungsfelder werden die 
Gestaltungsmöglichkeiten auf den Ebenen der Raumordnung (Lan-
desplanung, Regionalplanung) und der Kommunalplanung (Flä-
chennutzungsplanung, Bebauungsplanung, informelle Planung) 
dargestellt. Die vielen darin enthaltenen Praxisbezüge und Beispiele 
basieren auf einer umfangreichen Fallstudiensammlung aus dem 
gesamten Bundesgebiet. Dabei stehen jeweils textliche und/oder 
zeichnerische Darstellungen/Festsetzungen und deren Begründung 
im Vordergrund – ergänzt um Hinweise auf notwendige Daten-
grundlagen, Methoden und mögliche Synergien.

Mit Blick auf die THG-Emissionen (vgl. Kapitel 2.2.1) sind die Produk-
tion und der Verbrauch von elektrischem Strom und der Verkehr 
und mit Blick auf den Energieverbrauch Produktion und Verbrauch 
von Wärme sowie der Verkehr die vorrangigen Handlungsebenen 
für den Klimaschutz. 

Für die Raum- und Siedlungsplanung lassen sich hieraus folgende 
Handlungserfordernisse für eine energieeffiziente und verkehrsauf-
wandmindernde Raum- und Siedlungsentwicklung ableiten: 

Gestaltungsmöglichkeiten für den Klimaschutz in der 
Raum- und Siedlungsentwicklung
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•	 die Verminderung des Wärmebedarfs von Siedlungsnutzungen 
(Wohnen, Gewerbe, Handel, etc.; siehe Kapitel 4.1.1), 

•	 Verringerung des Verkehrsaufwandes, Verlagerung auf den 
Umweltverbund sowie Schaffung verkehrsarmer Siedlungs-
strukturen (siehe Kapitel 4.2), 

•	 die effiziente Produktion von und Versorgung mit emissions-
armen bzw. -freien und erneuerbaren Energien (Wärme und 
Strom; siehe Kapitel 4.1 und 4.3),

•	 die Verringerung und Vermeidung emissionsfördernder Landnut-
zungsänderungen (siehe Kapitel 4.2 und vor allem Kapitel 4.3). 

Die energiesparende und verkehrsaufwandmindernde, integrierte 
Raum- und Siedlungsentwicklung stellt insofern das originäre Hand-
lungsfeld der Raum- und Siedlungsplanung für den Klimaschutz dar 
(Beirat für Raumordnung 2008).

Abbildung 11 bietet einen orientierenden Überblick über die einzel-
nen Handlungsfelder der Raum- und Siedlungsplanung zur Senkung 
des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen; sie führt 
gleichzeitig in die Struktur und die Inhalte der Praxishilfe ein. Nach 
der einleitenden Erläuterung von Grundlagen, Inhalten und grund-
sätzlichen Strategien in den jeweiligen Handlungsfeldern zeigt die 
Praxishilfe anhand guter Beispiele für konkrete Festlegungen, Dar-
stellungen und Festsetzungen empfehlenswerte Handlungsansätze 
auf, die dem Klimaschutz in der Raum- und Siedlungsentwicklung 
dienlich sind.

Instrumentell werden abschließend die zusätzlichen Möglichkeiten 
erörtert, die die Umweltprüfung auf den Ebenen der Regionalpla-
nung und der Bauleitplanung bereit hält, Klimaschutzaspekte im 
Zusammenhang mit räumlichen Planungen abzuschätzen und zu 
bewerten (Kapitel 4.5).

•	 Grünland
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•	 Moore und 
 sonstige Feuchgebiete

KOHLENSTOFFSENKEN
Kapitel 4.4

SENKUNG 
ENERGIEVERBRAUCH

SENKUNG 
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UMWELTPRÜFUNG    Kapitel 4.5

Energieeffiziente 
Siedlungsstrukturen
Kapitel 4.1.1
•	 Wärmetechnische 
 Gebäudesanierung
•	 Solare Stadtplanung

Wärme- und 
Kälteversorgung
Kapitel 4.1.2
•	 Wärmepumpen
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•	 Verkehrsvermeidende   
 Infrastrukturplanung
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 Kapitel 4.3.1
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4.1 
Verminderung des 
Siedlungswärmebedarfs 
und kl imaschonende, 
energieeff iziente 
und erneuerbare 
Wärmeversorgung

Derzeit benötigt die Versorgung der Gebäude einer Stadt mit Wär-
me rund ein Drittel des Endenergieverbrauchs der Bundesrepublik 
Deutschland; der Betrieb von Feuerungsanlagen im Bereich der pri-
vaten Haushalte und im Bereich Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 
ist für rund 15% der bundesdeutschen THG-Emission verantwort-
lich (Umweltbundesamt 2011; Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 
2011). Hinzu kommen noch indirekte Emissionen für elektrisch be-
triebene Warmwasserbereiter und Heizungsanlagen sowie den all-
gemeinen elektrische Stromverbrauch, so dass der Gebäudebestand 
für 1/3 der CO2-Emissionen verantwortlich ist und einen Anteil von 
40% am Endenergieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland hat 

(BMWi 2011; Dosch/Porsche 2009). Darin enthalten ist auch der 
Energieaufwand für die Gebäudekühlung, der zukünftig aufgrund 
der Folgen des globalen Klimawandels auch in Deutschland noch 
ansteigen wird.

Rund drei Viertel des Gebäudebestandes der Bundesrepublik 
Deutschland von rund 17,3 Mio. Wohngebäuden mit 39 Mio. 
Wohneinheiten und 7 Mio. Gewerbe-, Sport- und Kulturbauten 
wurden vor Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung 1979 
errichtet und verfügen trotz laufender und seit einigen Jahren ver-
stärkter Sanierungsmaßnahmen zu einem großen Teil über keine 
zeitgemäße Wärmedämmung und keine dem Stand der Technik 
entsprechende Heizungssysteme (BMWi 2010; Dosch/Porsche 

2009; vgl. Abbildung 12).

Zwar stieg die Sanierungsquote zwischen 1994 und 2006 von 1,6% 
auf 2,2%, was rund 230.000 Wohneinheiten pro Jahr bedeutet, 
dennoch ist festzustellen, dass weiterhin ein erhebliches Einsparpo-
tenzial besteht (Dosch/Porsche 2009)52.

Der Großteil der Raumwärmeerzeugung in Haushalten und Gewer-
be erfolgt durch Kleinfeuerungsanlagen, die zu einem überwiegen-
den Teil mit konventionellen fossilen Brennstoffen betrieben werden 
(vgl. Tabelle 2 und Tabelle 3). 2010 waren dies in Deutschland über 
5,9 Mio. Ölfeuerungsanlagen und mehr als 8,0 Mio. Gasfeuerungs-
anlagen.

52  Unter der Annahme, dass die o.g. Sanierungsquote konstant bleibt, würde es noch über 100 
Jahre dauern, um 75% des Wohnungsbestandes zu sanieren
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Ein nicht unerheblicher Anteil der wiederkehrend messpflichtigen 
Ölfeuerungsanla gen ist über 27 Jahre (0,6 Mio. bzw. 10,1%) bzw. 
über 30 Jahre alt (0,3 Mio. bzw. 5,8%); von den wiederkehrend 
messpflichtigen raumluftabhängigen Gasfeuerungsanlagen sind fast 
0,4 Mio. (5,6%) älter als 27 Jahre und fast 143.000 (2,1%) älter als 
31 Jahre. Da sich die Feuerungs- und Heizungstechnik zwischen-
zeitlich erheblich weiterentwickelt hat, deutet dies auf einen enor-
men Erneuerungsbedarf hin.

Entsprechend seiner Bedeutung für Energieverbrauch und THG-
Emissionen wird der Gebäudebestand in den nächsten Jahren ei-
nem umfassenden energetischen Erneuerungs prozess unterzogen 
werden müssen, um den Wärmebedarf bis 2020 um 20% und den 
Primärenergiebedarf bis 2050 in einer Größenordnung von 80% 
zu reduzieren; 2050 soll der Gebäudebestand dann annähernd kli-
maneutral sein und der Restenergiebedarf über erneuerbare Ener-
gien abgedeckt werden (vgl. Kapitel 2.3).

Um die klimapolitischen Ziele zu erreichen, sollen die energetischen 
Anforderungen an die Errichtung neuer Gebäude und bestimmte 
Änderungen an bestehenden Gebäuden schrittweise unter Beach-
tung wirtschaftlicher und sozialer Anforderungen an die Zielvorga-
ben angepasst werden. Mit folgenden Maßnahmen (u. a.) soll nach 
derzeitigem Stand eine energetische Modernisierung des Gebäude-
bestandes forciert werden:

•	 weitere Verschärfung der Energieeinsparverordnung  
(u. a. „klimaneutrale“ Neubauten ab 2020),

•	 Fortführung und Aufstockung des CO2-Gebäudesanierungspro-
gramms auch unter Berücksichtigung von Stadtquartieren,

•	 weitere steuerliche Anreize für energetische Modernisierungen.

Neben der Reduzierung des Wärmebedarfs durch eine wärmetech-
nische Gebäudesanie rung bestehen weitere Handlungsmöglich-
keiten in einer klimaschonenden Wärmever sorgung durch emis-
sionsfreie oder erneuer bare Energien. Zu nennen sind hierbei 
Biomassebrennstoffe, passive Solarenergienut zung und Solarther-
mie, Geothermie und Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke bzw. 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) sowie Nah- und Fernwär-
me (auf der Basis von emissionsfreien oder erneuerbaren Energien); 
diese Wärmequellen können auch in Kombination genutzt werden. 
Weitere Effizienzsteigerungen sind je nach Fallgestaltung durch die 
Verwendung von Wärmespeichern möglich. Neben der Wärmever-
sorgung wird zukünftig auch die Gebäudekühlung eine wachsende 
Bedeutung erlangen.

Schließlich übt auch die Siedlungsstruktur Einfluss auf den Ener-
giebedarf der Einzelgebäude aus. Dichte und kompakte Siedlungs-
strukturen mit aneinander gebauten Einzelgebäuden verringern 
aufgrund der verminderten Transmissionswärmeverluste den Wär-
mebedarf und verbessern die Versorgungsmöglichkeiten mit Fern- 
und Nahwärme. Durch die Optimierung der Gebäudestellung und 
die Vermeidung der gegenseitigen Verschattung können hingegen 
in aufgelockerten Siedlungsstrukturen die Möglichkeiten zur passi-
ven Solarenergienutzung verbessert werden.

Welche Strategie der Siedlungsentwicklung für den Klimaschutz 
die günstigste ist, lässt sich nicht pauschal beantworten, sondern 
hängt entscheidend von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten, 
der Topografie, der naturräumlichen Ausstattung, den jeweiligen 
Energieversorgungsangeboten und ihren Entwicklungspotenzialen, 

TABELLE 2: 
GESAMTZAHL DER WIEDERKEHREND MESSPFLICHTIGEN ÖL- 
UND GASFEUERUNGSANLAGEN SOWIE FEUERUNGSANLAGEN 
FÜR FESTE BRENNSTOFFE IN DEUTSCHLAND 2010

Anlagentyp Anzahl Anteil

Ölheizungen 5.911.400 42,3%

Gasbrenner 8.042.000 57,5%

Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe* > 37.500 0,3%

Gesamt 13.711.400 100,0%

* Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe werden seit 2009 alle zwei Jahre geprüft,  
so dass die Gesamtzahl der Anlagen höher liegt
Quelle: Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks – Zentralinnungsverband (ZIV) (2010)

TABELLE 3: 
NETTOWÄRMEERZEUGUNG UND BRENNSTOFFEINSATZ 2010 
IN DEUTSCHLAND

Energieträger Nettowär-
meerzeu-

gung

Brennstoffe-
insatz

MWh GJ

Steinkohlen, Staub- und Trockenkohle 1.755.616 8.033.962

Heizöl, Flüssiggas 1.345.580 5.850.293

Erdgas, Erdölgas und sonstige Gase unkl. 
Deponiegas

17.410.112 77.088.659

Geothermie 16.527

Feste, flüssige & gasförmige biogene Stoffe 1.389.245 9.057.665

Abfall 4.666.586 29.197.678

Sonstige Energieträger 486.992 1.980.336

Quelle: Statistisches Bundesamt 2011
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aber auch den jeweiligen städtebaulichen oder sozialen und sons-
tigen Zielen ab, die verfolgt werden sollen. Daraus wird deutlich, 
dass städtebauliche Klimaschutzmaßnahmen sowohl im Neubaube-
reich (Entwicklung neuer Bauflächen) wie auch im Siedlungsbestand 
(Stadterneuerung, Stadtentwicklung, Stadtumbau, Soziale Stadt 
etc.) auch eines Klimaschutz- und Energieversorgungskonzeptes 

bedürfen, um den Anforderungen an die klimagerechte Entwick-
lung gerecht werden zu können. Ein derartiges maßnahmen- oder 
quartiersbezogenes Konzept sollte in ein System übergeordneter 
Konzepte eingebunden werden, um die vorhandenen Ressourcen 
effektiv nutzen zu können (städtische, regionale Klimaschutz- und 

Energieversorgungskonzepte; vgl. Kapitel 2.4.2).

Insgesamt bestehen umfangreiche Potenziale zur Strom- und Wär-
megewinnung im Siedlungsraum, wie eine Untersuchung von 
BMVBS/BBSR aus dem Jahr 2009 anhand einer Reihe kommuna-
ler Fallstudien nachweist (siehe Abbildung 13 und Tabelle 4; Bonn. 

BMVBS/BBSR 2009). Zur Erreichung der Klimaschutzziele müssen 
diese Potenziale in den nächsten Jahren zunehmend genutzt werden.

SYNERGIEN UND KONFLIKTE

Die Umsetzung der Handlungsansätze für energieeffiziente und ver-
kehrsaufwandmindernde Raum- und Siedlungsstrukturen steht im 
Kontext der umfassenden Gestaltungs- und Integrationsaufgaben 
räumlicher Planung. Eine energieeffiziente und Verkehrsaufwand 
mindernde Raum- und Siedlungsentwicklung stellt darin zwar einen 
wichtigen Belang dar, genießt jedoch nicht per se einen Vorrang, 
sondern ist gleichgewichtig mit den übrigen Belangen in den plane-

rischen Abwägungsvorgang konkurrierender Belange einzustellen.
Neben vielen anderen Belangen (wie bspw. der Wirtschaft, der Kul-
tur, des Stadtbildes und der Denkmalpflege oder der Demografie) spie-
len aktuell folgende drei Strategien eine große Rolle in der Planung:

•	 Nationale Nachhaltigkeitsstrategie 2002, bspw. „30-ha-Ziel“ zur 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und ein nachhaltiges 
Flächenmanagement,

•	 Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 2007 
(„Biodiversitätsstrategie“),

•	 Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel – DAS 
(2008), Aktionsplan Anpassung zur DAS – APA (2011).

Je nach Ausgangslage, Zielen und Lösungsansätzen können bei der 
Verfolgung von klimaschützenden Planungen Synergien oder auch 
Konflikte auftreten, in Bezug auf unterschiedliche Belange auch 
gleichzeitig. Zu nennen sind hier bspw.

•	 Maßnahmen zur Wärmedämmung zur Reduzierung des 
Energieverbrauchs oder zum Bau von Photovoltaikanlagen auf 
Dachflächen zur Erzeugung klimaneutraler Energie, die mit dem 
Denkmalschutz und der Stadtbildpflege in Konflikt stehen,

•	 Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch 
Vermeidung exponierter Standorte in Kaltluftentstehungsgebiete 
und -bahnen dienen der Anpassung des Siedlungskörpers vor 
Überhitzung in Folge des Klimawandels,

•	 Maßnahmen, die einerseits der Reduzierung der Flächeninan-
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WÄRMEBEREITSTELLUNG UND 
STROMERZEUGUNG NACH 
SZENARIO VI IN GELSENKIRCHEN

Die Deckungsgrade bzw. Erträge wurden 
für jeden identifizierten Stadtraumtyp 
berechnet. Je intensiver der Farbton, 
desto höher der Deckungsgrad bzw. Ertrag 
im Stadtraumtyp.
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spruchnahme durch die Nutzung von Innenentwicklungspo-
tenzialen dienen, müssen andererseits die Anforderungen der 
Anpassung des Siedlungskörpers an die Folgen des Klimawan-
dels berücksichtigen. Bspw. erfordert die Nachverdichtung im 
Innenbereich verbunden mit einer effizienten Wärmeversorgung 
durch Fernwärme und einer angestrebten Reduzierung des 
Verkehrs aufkommens durch Nutzungsmischung sowie der Rea-
lisierung des Konzepts der „Stadt der kurzen Wege“ innovative 
planerische und städtebauliche Lösungen,

•	 Maßnahmen zur Förderung des Biomasseanbaus zur energe-
tischen Nutzung in der Landwirtschaft, die die Artenvielfalt 
gefährden und dem Bodenschutz zuwiderlaufen u.v.m.

Die Beispiele zeigen, dass die räumliche Planung auch bei der Ver-
folgung von Klimaschutzzielen die Aufgabe hat, integrierte Lösun-
gen zu finden und mit den öffentlichen und privaten Akteuren ab-
zustimmen.

4.1.1 
Energieeff iziente Siedlungsstrukturen

Das Energieeinspargesetz (EnEG) und die darauf aufbauende Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) regeln den Gebäudewärmebedarf 
und das Erneuerbare Wärmegesetz (EEWärmeG) die Gebäudewär-
meversorgung im Neubaubereich (siehe Kapitel 3.1.1 und 3.1.2); 
diese Regelungen werden zukünftig weiter verschärft werden. Zur 
Verminderung des Siedlungswärmebedarfs und zur Förderung einer 
klimaschonenden, energieeffizienten und erneuerbaren Wärmever-
sorgung im Gebäudebestand stehen der Raum- und Siedlungspla-

nung überdies verschiedene teils flankierende, teils unterstützende 
Handlungsansätze zur Verfügung. 

An erster Stelle stehen Effizienzmaßnahmen zur Reduzierung des 
Wärmeverbrauchs im Gebäudebestand, d.h. im Wesentlichen Maß-
nahmen zur wärmetechnischen Gebäudesanierung. An zweiter Stel-
le und eng mit der wärmetechnischen Gebäudesanierung verknüpft 
ist die klimaschonende Produktion des Restwärmebedarfs zu nen-
nen, die auf der Basis einer Vielzahl unterschiedlicher Wärmequellen 
und Techniken erfolgen kann. 

WÄRMETECHNISCHE GEBÄUDESANIERUNG

Zur energetischen Sanierung von Gebäuden steht ein Bündel von 
unterschiedlichen technischen Maßnahmen zur Verfügung; es kann, 
je nach Ausgangslage, unterschiedliche Kombinationen von Wär-
medämmmaßnahmen an Fassaden, Fenstern, Dächern, Keller- und 
Geschossdecken sowie die Modernisierung der Heizungsanlage 
umfassen. Im Allgemeinen liegt die Umsetzung dieser Maßnahmen 
in der Verantwortung der Gebäudebesitzer. Zu ihrer Unterstützung 
werden verschiedene Förderprogramme des Bundes, der Länder 
und vereinzelt auch der Kommunen angeboten. 

Nach Abschluss einer wärmetechnischen Gebäudesanierung ver-
bleibt bis auf wenige Ausnahmen ein Restenergiebedarf zur Behei-
zung, für die Warmwasserbereitung sowie zur Gebäudekühlung 
(vgl. Tabelle 1 in Kapitel 0). Gerade aus Gründen des Stadtbildes und 
des Denkmalschutzes werden bestimmte Wärmesanierungsmaß-
nahmen, insbesondere Außendämmmaßnahmen, kritisch diskutiert. 
Teilweise stehen technische Alternativen zur Verfügung, doch sind 
diese häufig nicht wirtschaftlich oder technisch anspruchsvoll, so 
dass sie eher selten angewendet werden.

Im Zusammenhang mit der Fortentwicklung und Verschärfung des 
Energiefachrechts wird diskutiert, ob es aus Gründen der Energie-
einsparung und des Klimaschutzes nicht besser wäre, aus energeti-
scher Sicht ungünstige Gebäude abzureißen und neu zu bauen, statt 
sie wärmetechnisch zu sanieren. 

Tatsächlich schneiden Bestandsbauten im gesamten Lebenszyklus 
von 50 Jahren schlechter als Neubauten ab. Allerdings bleibt bei 
dieser Betrachtung die Energie, die in den Bau der Gebäude ge-
flossen und den Baumaterialien gespeichert ist („Graue Energie“) 
unberücksichtigt; wird diese eingerechnet, reduziert sich die Diffe-
renz zwischen Bestand und Neubau auf unter 50%, die sich durch 
innovative bzw. besonders effiziente Versorgungssysteme weiter 
verringern lässt (siehe Kapitel 4.1.2.). Besonders auch unter Berück-
sichtigung der baukulturellen Werte oder der stadträumlichen Qua-

TABELLE 4:        
DECKUNGSGRADE WÄRME UND STROM (IN %) UND GIGAWATT-
STUNDE/ JAHR (GWH/A) IN AUSGEWÄHLTEN STÄDTEN NACH 
SZENARIO VII*

Stadt / Gemeinde Deckungsgrad in% Ertrag in GWh/a

Wärme Strom Wärme Strom

Bleicherrode 109 84 95 32

Gelsenkirchen 91 88 1660 686

Leipzig 67 86 2140 1135

Nordhausen 99 107 336 32

Roßleben 113 134 57 134

Sondershausen 117 160 284 117

Stuttgart 84 38 2840 465

Quelle: nach BMVBS / BBSR 2009
*Szenario VII ist erweitert auf Optionen, in denen Flächen nur zur Wärmebereitstellung 
bzw. Stromerzeugung in Anspruch genommen werden, u. a. Photovoltaik-Freianlagen auf 
Brachflächen, Kleinwasserkraftwerke an Flussläufen und Windparks in Gewerbegebieten etc.
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litäten von Bestandsgebäuden lohnt sich die energetische Sanierung 
des Bestandes (BMVBS/BBSR 10/2011, S. 46). 

PASSIVE SOLARENERGIENUTZUNG –  
SOLARE STADTPLANUNG

Im Neubaubereich – unter günstigen Umständen auch im Gebäu-
debestand – besteht die Möglichkeit, den Raumwärmebedarf durch 
passive Nutzung der solaren Strahlungsenergie zumindest teilweise 
zu decken; besonders optimierte Baukonzepte erlauben auch eine 
Wärmevollversorgung der Gebäude durch aktive Solarenergienut-
zung, (siehe Kapitel 4.1.2.) und ggf. andere klimaneutrale Wärme-
quellen. 

Zur solaren Optimierung werden das Gebäude, die Gebäudeöff-
nungen und seine Hauptnutzungen so gestaltet und angeordnet, 
dass in der Heizperiode im Herbst-Winter-Frühjahr möglichst viel 
Sonnenwärme durch die Fenster ins Haus geleitet und dort durch 
Rückstrahlung von den Bauteiloberflächen als Wärme genutzt wer-
den kann. 

Dabei sind die unterschiedlichen Sonnenstände im Jahresverlauf zu 
berücksichtigen, so dass in der Heizperiode die tief stehende Sonne 
weit ins Gebäude eindringen und zum Raumwärmegewinn genutzt 
werden kann. Im Sommer dagegen verhindern Dachüberstände mit 
einem entsprechenden Schattenwurf auf Fassade und Fensteröff-
nungen, dass die hochstehende Sonne zu einer Überhitzung der 
Gebäude führt.

Solare Stadtplanung ist ein komplexer Prozess, bei dem vor dem 
Hintergrund der klimatischen, topografischen und städtebaulichen 
Randbedingungen ein Gleichgewicht zwischen der Minimierung 
potenzieller Wärmeverluste und der Maximierung potenzieller 
Wärmegewinne hergestellt wird; überdies sind städtebauliche, ar-
chitektonische und wirtschaftliche Belange zu berücksichtigen. Im 
Überblick sind folgende Regeln beachtenswert (vgl. Checkliste Sola-

re Stadtplanung, S. 51):

•	 Verminderung der Wärmeverluste durch Wärmedämmmaßnah-
men (s. o.); da unter Umständen Heizungsanlagen aufgrund 
der verkürzten Betriebszeiten unwirtschaftlich werden können, 
gewinnt bei hochgedämmten Gebäuden die passive Solarener-
gienutzung als Wärmequelle an Bedeutung

•	 Minimierung der Wärmeverluste durch Vermeidung exponierter 
Standorte wie bspw. Nordhänge, Kuppenlagen oder Kaltluftent-
stehungsgebiete und -bahnen

•	 Minimierung der wärmeübertragenden Außenhülle im Verhältnis 
zur Nutzfläche (A/BGF gemäß EnEV 2009) bzw. zum Gebäu-
devolumen (A/V-Verhältnis, heute überholtes Maß) gemäß 
folgender Gestaltungskriterien53 
 
•	 Gebäudevolumen,  
•	 Bauweise/Gebäudetyp (Einzelhaus, Doppelhaus, Reihenhaus,   
 Block-Rand-Bebauung etc.), 
•	 die Ausformung der Baukörper (Länge-Tiefe-Höhe), 
•	 die Anzahl der Geschosse,  
•	 die Dachform und  
•	 die Gliederung des Baukörpers durch Vor- oder Rücksprünge 

•	 Deckung des Wärmebedarfs durch passive Solarenergienutzung, 
wobei  
•	 die Orientierung bzw. die Stellung der Gebäude inkl.  
 Ausrichtung der Hauptnutzflächen, 
•	 die Verschattung durch Nachbargebäude, 
•	 die Verschattung durch Vegetation, und in besonderen  
 Fällen auch 
•	 die Verschattung durch die Topografie

•	 die wesentlichen städtebaulichen Einflussfaktoren darstellen 
(ebd., S. 40ff.). 

Allgemein erweist sich eine Nord-Süd-Ausrichtung von Wohnun-
gen aufgrund der in den Wintermonaten längeren Gesamtbeson-
nungsdauer und der im Sommer geringeren Überwärmungstendenz 
als energetisch wesentlich günstiger gegenüber der Ost-Westaus-
richtung. Ab einer Abweichung von etwa 30° von der Nord-Süd-
Ausrichtung ist mit progressiv zunehmenden solaren Verlusten zu 
rechnen (ebd., S. 62).

Solare Stadtplanung zielt auf eine Optimierung des städtebaulichen 
Entwurfs im Hinblick auf den Gebäudewärmebedarf; dies stellt al-
lerdings nicht immer den städtebaulich-architektonisch günstigsten 
Entwurf dar. 

Weitere Möglichkeiten für die klimaschonende städtebauliche Ent-
wicklung bietet ein optimierter architektonischer Entwurf, der die 
technischen Möglichkeiten zur Reduzierung der Wärmeverluste mit 
einer effizienten und emissionsarmen bzw. -freien Wärmeversor-
gung nutzt.

53  „Die Wahl der Bauform ist die wesentliche städtebauliche Weichenstellung für den Heiz-
wärmebedarf einer Neubausiedlung. Hier gilt: Je kleiner das mittlere A/V-Verhältnis des 
Planungsbereichs, desto geringer der spätere Heizwärmebedarf.“ (Goretzki 2007, S. 32ff.).
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Checkliste Solare Stadtplanung

Die Checkliste Solare Stadtplanung fasst die städtebaulichen Anforderungen an die Gestal-
tung von Neubaugebieten zusammen, in denen passiv und aktiv die solare Strahlungsener-
gie genutzt werden soll. Grundsätzlich lassen sich diese Anforderungen auch auf den Ge-
bäudebestand übertragen, sofern bspw. die Eignung der Gebäude für solarthermische oder 
Photovoltaikanlagen geprüft werden soll. Soweit die Kriterien überwiegend erfüllt werden, 
kann von einer solartechnisch tragfähigen Konzeption ausgegangen werden, die günstige 
Voraussetzungen für eine anschließende Planungsoptimierung bietet.

Da die „Faustregeln“ bzw. „Anforderungen“ komplexe solare Wirkungen nur für schemati-
sierte Standardsituationen ohne Berücksichtigung der gegenseitigen Wechselwirkungen be-
schreiben können, ergibt sich in der Planungspraxis oft ein gegenüber diesen „Faustregeln“ 
erweiterter Spielraum für günstige städtebauliche Lösungen. Insofern empfiehlt sich der 
Einsatz von spezieller Simulationssoftware im Entwurfsprozess, mit der sich Verluste durch 
Verschattung und Gewinne durch solare Einstrahlung bilanzieren lassen.

Gegenstand Kriterium maximale 
energetische Relevanz 

[kWh/m2
WFa]

Anforderung Erfüllung der Anforderung

nie meist immer

Begrenzung des Wärmeverlustes durch kompakte Bauweisen ~ 50 kWh/m2
WFa - o +

Freistehendes Einzelhaus bis 8 WE 
(2.000 m3 Rauminhalt)

Grundrissverhältnis 
Länge / Tiefe

-3 0,66 < (L/T) < 1,5

Höhenverhältnis -3 1,2 < (L+T)/(FH+TH) < 1,5

Zusammenhängende Hausgrup-
pe (Reihenhäuser) und größere 
Baukörper

Gebäudeversatz -5 Keiner

Baukörper-Länge -10 > 25 m

Baukörper-Tiefe -15 > 10 m

Anzahl Vollgeschosse -20 > II/III

Dachausformung 
(DN, TH, FH, GFZ)

Hüllfläche DG/
Wohnfläche

-5 Optimierung

Siedlungsstruktur A/V-Verhältnis* ∑max +/- 25 < 0,65 im Mittel

Sicherung der passiven Sonnenenergienutzung ~ 13 kWh/m2
WFa - o +

Gebäudestellung Südabweichung der 
Hauptfassade mit dem 

Wohnraum

-8 Weniger als 30° nach O/W

Verschattung durch Nachbargebäu-
de oder Nadelbäume

∆ Abstand** / 
∆ Höhe**

-8 A/H > 2,7 oder 
Verschattungswinkel < 20°

Verschattung durch laubabwerfende 
Bäume

∆ Baumabstand** / 
∆ Baumhöhe

-8 A/H > 1,5 oder 
Verschattungswinkel < 35°

Sicherung der aktiven Sonnenenergienutzung ~ 3 kWh/m2
WFa - o +

Solare Brauchwasserbereitung 
(Kollektoren)

Dachneigung -2,5 15°< DN < 45°

Südabweichung -4 < 45° nach O/W

Solare Nahwärme Dachneigung max. 20% des solaren 
Heizungsbeitrags

15°< DN < 35°

Südabweichung < 30° nach O/W

Photovoltaik Dachneigung Kein Wärmebeitrag 22°< DN < 45°

Südabweichung < 35° nach O/W

* heute besser A/BGF gemäß EnEV 2009
 ** Horizontale bzw. vertikale Differenz zwischen der schattenwerfenden Kante/Kronenhöhe zur Basis der Fassade des verschatteten Gebäudes 
WF Wohnfläche; L Länge; T Tiefe; FH Firsthöhe; TH Traufhöhe; A/V Verhältnis Außenhül-le/Volumen; DN Dachneigung; GFZ Geschossflächenzahl; DG Dachgeschoss; O/W Ost/West
Quelle: nach Goretzki 2007, S. 65
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PLANUNGSVORGABEN

Die energetische Entwicklung des Gebäudebestandes im Hinblick 
auf eine energiesparende und klimaschonende Energieversorgung 
hängt in erster Linie von den fachgesetzlichen Anforderungen ab 
(EnEG, EnEV, EWärmeG, KWKG; siehe Kapitel 3.1). Die Weiterent-
wicklung dieser energetischen Fachgesetze in den nächsten Jahren 
erfolgt auf der Basis der diesbezüglichen Ziele, Politiken und Pro-
gramme auf EU- und Bundesebene, derzeit v. a. den energiepoliti-
schen Zielen der Bundesregierung (s. Kapitel 2.3). 

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER RAUMORDNUNG

Festlegungen (Ziele, Grundsätze)

Die Landesentwicklungspläne und -programme können Ziele und 
Grundsätze zum Klimaschutz und zur effizienten und erneuerba-
ren Energienutzung im Siedlungsbereich festlegen, wobei sie auf 
den fachlichen Zielen von Bund und Ländern sowie den ggf. da-
raus abgeleiteten Klimaschutz- und Energieversorgungskonzepten 
aufbauen. Im Hinblick auf Wärmebedarf und Wärmeversorgung 
des Siedlungsbestandes kommt insbesondere die Festlegung von 
Grundsätzen zur Berücksichtigung von Maßnahmen zur Energie-
einsparung in Frage, die in den nachfolgenden Planungsebenen zu 
beachten, zu konkretisieren und in die planerische Abwägung ein-
zubeziehen sind. 

Einen maßgeblichen Beitrag haben Landesentwicklungspläne und 
-programme zur Sicherung und Entwicklung von energieeffizienten 
Raum- und Siedlungsstrukturen über die Festlegungen zur Zentra-
lität der Siedlungsbereiche und darauf aufbauenden Festlegungen 
zu ihrer zukünftigen Entwicklung, bspw. Vorrang Innenentwicklung 
vor Außenentwicklung, nachhaltiges Flächenmanagement. Übli-
cherweise nehmen die Landesentwicklungspläne und -programme 
auf diesem Wege vor allem Einfluss auf den Verkehrsaufwand (hier 
insbesondere auf die Zentren-Achsen-Modelle, wobei die Achsen 
der Bündelung der (Verkehrs-)Infrastrukturen dienen (siehe Kapitel 

4.2; siehe dort auch zu den verkehrsspezifischen Festlegungen), doch 
sind kompakte Siedlungskörper auch günstig zur Reduzierung des 
Wärmeverbrauchs (Minderung der Transmissionswärmeverluste) 
und für effiziente leitungsgebundene Versorgungssysteme (Verkür-
zung der notwendigen Leitungen). 

Neben den Festlegungen zur quantitativen Steuerung der Sied-
lungsentwicklung sind auch Festlegungen zur qualitativen Steu-
erung möglich, die den nachfolgenden Planungsebenen weitere 
Grundprinzipien einer energieeffizienten und klimaschützenden 

Siedlungsentwicklung auftragen, wie folgender Grundsatz zur ener-
giesparenden Siedlungsentwicklung zeigt:

Grundsatz zur energieeffizienten und klimaschützenden  

Siedlungsentwicklung

Bei der Siedlungsentwicklung ist den Ansprüchen an eine Res-

sourcen schonende ökologische Bauweise, insbesondere unter 

Berücksichtigung der Möglichkeiten zur Energieeinsparung, 

der Nutzung vorhandener Wärmepotenziale und der Nutzung 

regenerativer Energiequellen Rechnung zu tragen. 
 Quelle: LREP Mecklenburg-Vorpommern 2005

Über entsprechende Festlegungen zur Abwägung kann die Landes-
entwicklungsplanung auch Einfluss auf die konkrete Siedlungsge-
staltung nehmen, wie die folgende Formulierung zeigt:

Grundsatz zur Energieeinsparung

Energieeinsparpotenziale sollen durch geeignete raumordneri-

sche und bauleitplanerische Maßnahmen erschlossen werden. 
 Quelle: LEP IV Rheinland-Pfalz 2008

In der Begründung hierzu wird dargestellt, dass im Rahmen der Auf-
stellung von Bauleitplänen sowie bei Stadt- und Dorferneuerungs-
maßnahmen die Nutzung erneuerbarer Energien und insbesondere 
solares Bauen durch eine entsprechende Gestaltung und Anordnung 
der Baukörper verfolgt sowie die Zuführung leitungsgebundener 
Energien erleichtert und eine umweltverträgliche, das heißt erneuer-
bare und effiziente, Energienutzung ermöglicht werden soll. (ebd.).

Die Steuerung der klimaschützenden und energetischen Entwick-
lung des Siedlungsbestandes durch die Regionalplanung umfasst 
im Wesentlichen Vorgaben für kompakte, dichte Siedlungsstruktu-
ren, die günstig für eine Verminderung des Verkehrsaufkommens 
und energiesparende Wärmeversorgung sind (Verminderung des 
siedlungsbezogenen Wärmeverbrauchs und klimaschonende Wär-
meversorgung). Bisher zielen Regionalpläne inhaltlich bei derartigen 
Festlegungen im Wesentlichen auf den verkehrlichen Aspekt ab. 

In der derzeitigen Praxis setzt die Regionalplanung das in den Lan-
desentwicklungsplänen und -programmen festgelegte System der 
zentralen Orte bzw. zentralörtliche Prinzip in direkter Übernahme 
oder in konkretisierenden Festlegungen um; darauf aufbauend wer-
den verschiedene Grundsätze zur Steuerung der zukünftigen Sied-
lungsentwicklung festgelegt. Die Begründung für diese Festlegun-
gen erfolgt mit Bezug auf die Reduzierung des Verkehrsaufwandes 
bzw. den Freiraumschutz. Aufgrund dieser thematischen Schwer-
punktsetzung finden sich Empfehlungen und Beispiele für regional-
planerische Festlegungen in Kapitel 4.2. 
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Grundsätzlich kann die Regionalplanung auch Grundsätze der Sied-
lungsentwicklung festlegen, die den Kommunen die klimaschützen-
de und energetisch effiziente Siedlungsentwicklung in Anlehnung 
an § 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 6, 7 ROG aufträgt (bspw. in Anlehnung an 
die o.g. Formulierungen des LREP Mecklenburg-Vorpommern 2005 
und des LEP IV Rheinland-Pfalz 2008).

BEGRÜNDUNG

Zur Begründung und Ableitung dieser Festlegungen (Ziele, Grund-
sätze) ist ein (regionales) Klimaschutz- und Energieversorgungskon-
zept empfehlenswert, insbesondere sofern es mit den regionalen 
Akteuren abgestimmt ist und im Gegenstromprinzip auch die jewei-
ligen kommunalen Vorstellungen zur energetischen Entwicklung der 
Region aufgenommen sind. 

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER KOMMUNALPLANUNG

Auf der Ebene der Stadtentwicklung und der Entwicklung einzelner 
Bauflächen steht den Kommunen eine Reihe von Handlungsop-
tionen zur Förderung der energetischen Sanierung des Gebäude-
bestandes zur Verfügung. Gleichwohl stehen die Regelungsmög-
lichkeiten gegenüber den Gebäudeeigentümern (noch) aus, die 
allgemein für die Erreichung der notwendigen Sanierungsquoten 
erforderlich gehalten werden. 

DARSTELLUNGEN/FESTSETZUNGEN

Wärmetechnische Gebäudesanierung

Seit längerem wird die Einführung eines energetischen Missstandes 
in einem Gebiet als Voraussetzung für die Durchführung einer städ-
tebaulichen Sanierungsmaßnahme erörtert; diese Regelung wurde 
nicht in das Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in den Städten 
und Gemeinden vom 22.7.2011, mglw. aber in die BauGB-Novelle 
2012 aufgenommen. Gleichwohl lassen sich einige Maßnahmen zur 
energetischen Stadterneuerung auch auf Grundlage des bestehen-
den besonderen Städtebaurechts umsetzen. Zu nennen sind hierbei 
grundsätzlich alle Modernisierungs- und Instandsetzungsmaß-

nahmen an Gebäuden. Ausdrücklich werden in § 148 Abs. 2 Nr. 5 
BauGB der „Bau von Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen 
und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung 
von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder 
Kraft-Wärme-Kopplung“ zu den förderungsfähigen Baumaßnah-

men der Stadterneuerung gezählt.

Bei der Gestaltung eines Sanierungsprozesses können die Gemeinden 
über die Sanierungsatzung Einfluss nehmen, wie das Beispiel des För-
derprogramms Innenstadt-Höchst der Stadt Frankfurt am Main zeigt.

Regelungen zum Wärmedämmstandard und zum Energiebedarf ei-
nes Gebäudes sind vor allem über vertragsrechtliche Regelungen, 
d. h. städtebauliche Verträge oder Kaufvertragsregelungen mög-
lich. Hier lassen sich bereits heute Standards umzusetzen, die den 
langfristigen Zielen der Klimaschutzpolitik entsprechen (d. h. Null-
Emissionen-Siedlungen).  

 GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DEN KLIMASCHUTZ IN DER RAUM- UND SIEDLUNGSENTWICKLUNG 4.1
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Förderprogramm Innenstadt Höchst

Förderrichtlinien

Aufgrund Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 3555 

vom 28.02.2008

[…]

3. Förderfähige Maßnahmen

Gefördert werden: 

3.1 Modernisierung und Sanierung des Gebäudebestandes

- Maßnahmen zur Energieeinsparung auf Grundlage eines Ener-

giegutachtens 

- Maßnahmen zum Einsatz regenerativer Energien, von Kraft-

Wärme-Kopplung und Geothermie

- Kosten für ein Umsetzungskonzept zur energetischen Optimie-

rung der Gebäude auf der Basis eines zuvor erstellten Energie-

gutachtens

[…]

5. Voraussetzung für die Förderung

Eine Förderung erfolgt auf Grundlage eines mit der Stadt abge-

stimmten Konzeptes. 

Dabei sind die Belange des Denkmalschutzes, der Stadtbildpfle-

ge und des Klimaschutzes, letzteres durch Energieeinsparung 

sowie den Einsatz von regenerativen Energien, Kraft-Wärme-

Kopplung und Geothermie besonders zu berücksichtigen.

Es sind nur solche Maßnahmen förderfähig, die das 

– unter Berücksichtigung von Denkmalbelangen 

– jeweils vorhandene Potenziale zur energetischen Gebäudeop-

timierung in einem akzeptablen Maße nutzen.

Im Falle der energetischen Sanierung von Gebäuden sowie der 

Neuschaffung von Wohnraum ist unabdingbare Voraussetzung 

für die Förderfähigkeit der Projekte:

a) die Nutzung des Vor-Ort-Beratungsprogramms des Bundes 

sowie

b) die Einholung eines Umsetzungskonzepts auf der Basis des 

von BAFA-registrierten Fachleuten erstellten Energiegutachtens.
 Quelle: Magistrat der Stadt Frankfurt am Main 2008

Passive Solarenergienutzung – Solare Stadtplanung

Neben der Reduzierung des Wärmeverbrauchs des Siedlungsbe-
standes und der Neubauten durch Wärmedämmmaßnahmen und 
Standortwahl steht die passive Nutzung der solaren Strahlungs-
energie an zweiter Stelle der kommunalen Handlungsmöglichkeiten 
(Solare Stadtplanung). Diese wird bisher in der Regel allein durch 
die Steuerungswirkung der Bebauungsplanung im Neubaubereich 
erfasst; die Umsetzung im Altbaubereich beschränkt sich bisher auf 
wenige besonders geeignete Objekte in der Hand von engagierten 
Eigentümern.

Grundlage der Solaren Stadtplanung ist ein Optimierungsprozess 
des städtebaulichen Entwurfs im Hinblick auf den möglichen ener-
getischen Gewinn durch die solare Einstrahlungsenergie. 

Zur Sicherung der passiven Nutzung der solaren Strahlungsenergie 
sind insbesondere die folgenden Festsetzungen in der Bebauungs-
planung zu prüfen (siehe auch Checkliste Solare Stadtplanung, S. 51):

•	 Südausrichtung der Gebäude

•	 Steuerung der Gebäudeausrichtung, Firstrichtung, Mindest- 
und Höchstmaße für Gebäudetiefe, Geschosse, Dachformen, 
Gauben, etc. durch Festsetzung von Baulinien, Baugrenzen, 
Gebäudehöhen (Vermeidung von Verschattungen durch 
Nachbargebäude)

•	 Festsetzungen zu den bebaubaren und den nicht bebaubaren 
Grundstücksflächen (Vermeidung von Verschattungen durch 
Nebengebäude)

•	 Festsetzungen zu Nebenanlagen (Vermeidung von Verschattun-
gen durch Nebenanlagen)

•	 Festsetzungen zu Bepflanzungen (Vermeidung von Verschattun-
gen durch Bäume); diese Festsetzungen sind ggf. im Hinblick auf 
die Erfordernisse zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
zu überprüfen

Zur Sicherung der passiven und aktiven Solarenergienutzung be-
steht die Möglichkeit zur Festsetzung einer „Gebäudehüllkurve“, 
wie das Beispiel des Bebauungsplans für die Entwicklungsmaßnah-
me „zero:e park am Hirtenbach“ zeigt. Ziel des Modellprojektes ist 
eine alltagstaugliche Null-Emissions-Wohnsiedlung. Der CO2-Aus-
stoß der neuen Bebauung soll soweit möglich minimiert werden und 
unvermeidbare CO2-Emissionen durch Förderung von regenerativen 
Energiequellen kompensiert werden. Der Bebauungsplan begründet 
zusammen mit dem städtebaulichen Vertrag die Voraussetzungen 
für die Umsetzung einer Klimaschutzsiedlung.

Neben der Festsetzung des Maßes der Bebauung und der Gebäu-
deausrichtung werden maximale Gebäudehöhen an den nördlichen 
und südlichen Baugrenzen zur Sicherstellung der winterlichen Be-
sonnung nördlich gelegener Gebäude festgesetzt. Innerhalb dieser 
Gebäudehüllkurve können die Wohngebäude so errichtet werden, 
dass ganzjährig sowohl passive als auch aktive Sonnenenergienut-
zung möglich ist.
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Begründung

Zur Vermeidung einer Verschattung der benachbarten Gebäude auch bei niedrig stehender Sonne und um die 
Kompaktheit der Baukörper zu gewährleisten, sieht der Bebauungsplan neben der Festsetzung der Anzahl der 
Vollgeschosse auch eine Höhenfestsetzung in Form einer Hüllkurve vor. Diese Art der Festsetzung wurde entwi-
ckelt, um eine optimale Höhenentwicklung und Kompaktheit von Baukörpern zu erreichen. Die s.g. Hüllkurve 
setzt die Höhengrenze für die zukünftigen Baukörper fest, jedoch nicht die Gebäude- oder Dachform. So dürfen 
die Gebäude an der jeweils nördlichen Baugrenze der II-geschossig bebaubaren Fläche bis zu 8 m hoch und an der 
jeweils südlichen bis zu 11 m hoch errichtet werden. Die Oberkante des jeweiligen Baukörpers muss unterhalb der 
dadurch bestimmten Verbindung liegen (siehe vorstehende Skizze). Auch am kürzesten Tag des Jahres, wenn die 
Wintersonne ihren höchsten Stand bei lediglich ca. 15 Grad hat, wird das Erdgeschoss des nördlichen Nachbarn 
mindestens zur Hälfte besonnt. Der leichte Südhang beeinflusst diese Situation positiv.
Darüber hinaus setzt der Bebauungsplan die Ausrichtung der Hauptgebäuderichtung (Firstrichtung) in Ost-West-
Richtung fest, so dass die nach Süden orientierten Dachflächen die Nutzung von Sonnenenergie durch z.B. ther-
mische Solaranlagen optimal ermöglichen.
Mit der vorwiegend zwingenden 2-geschossigen Festsetzung sollen möglichst kompakte Baukörper entstehen, 
die ein günstiges Verhältnis von Außenhaut zu Volumen (A/V-Verhältnis) aufweisen. 

Quelle: Landeshauptstadt Hannover, Bebauungsplan Nr. 1522 – In der Rehre -Süd – Begründung mit Umweltbericht
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Festsetzung einer Gebäudehüllkurve zur Sicherung der winterlichen Fassadenbesonnung

In den […] Baugebieten dürfen die Gebäudehöhen der II-geschossig zulässigen Wohngebäude an der jeweils 
nördlichen Baugrenze max. 8 m, an der jeweils südlichen Baugrenze max. 11 m über der Straßenanschlusshöhe 
betragen. Die gradlinige Verbindung zwischen diesen beiden maximalen Höhen darf nicht überschritten werden.
Die Gebäudehöhen der I-geschossig zulässigen Gebäude dürfen 3,75 m nicht überschreiten.
(§9 Abs. 1 Nr. 23b i. V. m. § 16 Abs. 2 BauNVO)
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Durch Beratung der Bauherren und Architekten sollte darauf hin-
gewirkt werden, dass die Hauptnutzungsflächen ebenso wie große 
Fensterflächen nach Süden ausgerichtet werden, kleine Fensterflä-
chen sollten in die übrigen Himmelsrichtungen eingeplant werden. 
Diese und weitere Hinweise können auch in Form von Bauher-
renbroschüren, Gestaltungshandbüchern u. a. weitergegeben und 
deren Umsetzung zum Gegenstand von Kaufverträgen gemacht 
werden. Beispiele hierfür sind das „Handbuch für Bauherren und 
Architekten der Landeshauptstadt Hannover zum Entwicklungsvor-
haben „zero:e park am Hirtenbach“ oder das Gestaltungshandbuch 
zum Stadtquartier Graf Bismarck in Gelsenkirchen.

Zur Unterstützung des städtebaulichen und architektonischen Ent-
wurfsprozesses liegt mittlerweile eine Reihe von EDV-gestützten 
Simulations- und Berechnungstools vor, die sich in die gängige Ent-
wurfssoftware integrieren lassen bzw. mit ihr interagieren können. 
Solare Stadtplanung eignet sich gut für periphere und locker be-
baute Gebiete (Stadtrandlagen, ländlicher Raum). Insgesamt emp-
fiehlt sich die Einbindung eines derartigen Planungskonzeptes in 
ein stadtteilbezogenes- bzw. gesamtstädtisches Klimaschutz- und 
Energiekonzept, um vor dem Hintergrund der jeweiligen energeti-
schen Ressourcen und Möglichkeiten wie auch den übrigen städte-
baulichen Zielen ein konsistentes und tragfähiges Planungskonzept 
entwickeln zu können. 

Als Ergebnis eines derartigen Konzeptes ist es empfehlenswert, ge-
mäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 lit. b) BauGB54 auch die Gebiete darzustellen, 
die im Hinblick auf die zukünftige städtebauliche Entwicklung der 
Gemeinde vorrangig entsprechend der Prinzipien der solaren Stadt-
planung entwickelt werden sollen und so von Gebieten abzugren-
zen, die für die Versorgung mit anderen klimaschonenden oder er-
neuerbaren Wärmequellen vorgesehen sind (bspw. Vorranggebiete 
für Nah- und Fernwärmeversorgung).

 

54  Darstellung der Ausstattung des Gemeindegebiets „mit Anlagen, Einrichtungen und sonsti-
gen Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, insbesondere zur dezentralen und 
zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte 
aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung“ § 5 Abs. 2 Nr. 2 lit. b) BauGB.
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Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS); Bun-
desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für 
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schutz (Hrsg.): (2007): Klimaschutz und Stadtplanung Augsburg. Elektronische 
Ressource: Leitfaden zur Berücksichtigung von Klimaschutzbelangen in der städ-
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Online verfügbar unter: http://www.augsburg.de/fileadmin/www/dat/04um/
uberat/Klimaschutz/Leitfaden_Klimaschutz_und_Stadtplanung/Leitfaden_Kli-
maschutzundstadtplanung_Augsburg.pdf
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wuerttemberg.de/servlet/is/84042/?shop=true&shopView=83992
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dorf: EnergieAgentur.NRW.
Online verfügbar unter: http://www.energieagentur.nrw.de/solarsiedlungen/
search.asp?rubrik=1&bthema=50%20Solarsiedlungen%20in%20NRW 

Wortmann, Ralph u. a. (2008): Planungsleitfaden. 50 Solarsiedlungen in 
Nordrhein-Westfalen. EnergieAgentur.NRW (Hrsg.): 4. Aufl. Düsseldorf: 
EnergieAgentur.NRW.
Online verfügbar unter: http://www.energieagentur.nrw.de/solarsiedlungen/
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http://www.wortmann-scheerer.de/downloads/solcity_131.zip



57

 GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DEN KLIMASCHUTZ IN DER RAUM- UND SIEDLUNGSENTWICKLUNG 4.1

WÄRME UND KÄLTE

4.1.2 
Kl imaschonende Wärmeversorgungs-
systeme

Es liegt nahe, aus Klimaschutzgründen den (Rest-)Wärmebedarf 
des Gebäudebestandes mit Hilfe der für die jeweilige siedlungsbe-
zogenen und gebäudetechnischen Voraussetzungen angemessenen 
klimaschonenden und effizienten Technik bereitzustellen. Hierfür 
stehen derzeit insbesondere folgende Techniken zur Verfügung:

•	 Luft-Wärmepumpen und oberflächennahe Geothermie,

•	 Solarthermie (aktive Solarenergienutzung),

•	 Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen,

•	 Nah- und Fernwärmeversorgungssysteme,

•	 Biomassebrennstoffe,

•	 tiefe Geothermie.

Diese Wärmeträger entfalten ihre größten Potenziale in Kombina-
tionen, bei denen die jeweiligen Vorteile der Wärmeträger genutzt 
werden (bspw. jahreszeitliche Verfügbarkeit, Emissionsfreiheit, Wirt-
schaftlichkeit).

WÄRMEPUMPEN 

Wärmepumpen entziehen der Umgebung (Erdreich, Wasser, Luft) 
oder einem anderen Wärmeträger (bspw. Abwasser, Restwärme) 
Wärme und heben („pumpen“) sie unter Zuführung von mecha-
nischer Energie in einem Kreislaufprozess durch Verdampfung und 
Verdichtung eines Arbeitsmediums auf ein höheres Temperaturni-
veau. Diese ‚gepumpte‘ Wärme kann dann bspw. als Raumwärme 
genutzt werden. 

Der Einsatz der Wärmepumpen ist besonders bei geringen Vorlauf-
temperaturen vorteilhaft. Als Einsatzorte kommen vorrangig Niedri-
genergiehäuser mit Fußbodenheizung in Betracht (Strohschein u. a. 
2007, S. 18), während ihr Einsatz im Gebäudebestand aufgrund der 
i.d.R. noch hohen Vorlauftemperaturen zumeist nicht günstig ist. 

Zum Antrieb der Motoren wird heute überwiegend elektrischer 
Strom genutzt, bei größeren Anlagen auch Gas. Wärmepumpen mit 
elektrischem Antrieb haben einen geringfügig besseren Wirkungs-
grad als eine Erdgas-Brennwertheizung, dieser Vorteil ist aber im 
Hinblick auf den noch stark durch konventionelle Brennstoffe und 

Atomstrom dominierten Strommix zu relativieren. 

Gasbetriebene Wärmepumpen haben demgegenüber einen deut-
lich höheren Wirkungsgrad und sind für größere Versorgungsein-
heiten empfehlenswert (Strohschein u. a. 2007, S. 17f.). Der Ener-
giebedarf eines Wärmepumpensystems kann neben konventionell 
erzeugtem Strom und Gas auch über regenerativ erzeugten Strom 
betrieben werden.

Bestimmte Wärmepumpen-Systeme können teilweise aufgrund 
der genutzten physikalischen Prozesse auch zur Kühlung (Verduns-
tungskälte) genutzt werden (BINE Informationsdienst 2010). Die-
se Systeme sind aufgrund ihrer Vorteile wie bspw. den lärm- und 
wartungsarmen Betrieb, den Verzicht auf halogenierte Kältemittel 
und die besonders effektive (Ab-)Wärmenutzung besonders emp-
fehlenswert (Strohschein u. a. 2007, S. 18).

GEOTHERMIE

Geothermie ist eine unerschöpfliche Energiereserve und kann zum 
Beheizen und auch zur Kühlung von Gebäuden sowie für Prozess-
wärme oder zur Stromerzeugung eingesetzt werden (zur Stromer-

zeugung siehe Kapitel 4.3.4). Grundsätzlich kann zwischen ober-
flächennaher Geothermie und tiefer Geothermie unterschieden 
werden.

Oberflächennahe Geothermie stellt für Wärmepumpen eine güns-
tige Wärmequelle dar, die mit überschaubarem technischem Auf-
wand erschlossen werden kann; sie dient vorrangig der Versorgung 
von Einzelgebäuden oder kleineren Gebäudegruppen (kurze Lei-
tungswege). Grundsätzlich wird zwischen den folgenden Systemen 
zur Erdwärmegewinnung mit Wärmepumpen (bzw. Wärmetau-
schern) unterschieden (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz 2007, S. 5ff.):

Erdwärmekollektoren sind Wärmetauscher, die unterhalb der Frost-
grenze in etwa 1,0 bis 1,2 m Tiefe verlegt werden und über eine 
Wärme-Trägerflüssigkeit (als „Sole“ bezeichnete Wasser-Frost-
schutzmittel-Lösung) die Wärme der Wärmepumpe zuführen. Sie 
nutzen die gespeicherte Sonnenwärme in den obersten Boden-
schichten und müssen entsprechend großflächig ausgelegt werden, 
um auch in der Heizperiode noch nennenswerte Wärmegewinne zu 
ermöglichen. Die genutzte Fläche kann nicht überbaut werden und 
sollte üblicherweise 1,5- bis 2-mal so groß wie die zu beheizende 
Fläche sein (15 bis 30 m² pro 1 kWh Heizleistung). Neben Flächen-
kollektoren kommen auch Grabenkollektoren, Künettenkollektoren 
und Erdwärmekörbe zum Einsatz, die einen geringeren Platzbedarf 
haben.
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Erdwärmesonden sind üblicherweise vertikale Bohrungen in ei-
nem Tiefenbereich zwischen 30 bis 100 m, zunehmend auch tie-
fer, aus denen ein Wärmetauscher den in diesen Tiefen konstanten 
Wärmefluss nutzbar macht. Gegenüber den Erdwärmekollektoren 
haben sie neben der ganzjährigen Nutzbarkeit den Vorteil, auch zur 
Wärmespeicherung (Restwärme, Raumwärme, solare Wärme) und 
zur Kühlung genutzt werden zu können; überdies haben sie einen 
deutlich geringeren Flächenbedarf und sind überbaubar. Erdwär-
mesonden lassen sich zu größeren Einheiten zusammenschließen 
(Erdwärmesondenfeld) und können größere Versorgungsaufgaben 
übernehmen (Verwaltungs-, Sport- und Freizeit-, Gewerbe-, Indus-
triebauten, Quartiere und Stadtteile).

Grundwasser-Wärmepumpen verwenden, soweit nutzbar, direkt 
die im Grundwasser enthaltene Wärme (und Kälte), die ganzjäh-
rig auf konstantem Niveau zur Verfügung steht. Hierzu wird das 
Grundwasser über einen Förderbrunnen dem Untergrund entnom-
men, im Heizfall die Wärme entzogen und über einen Schluckbrun-
nen im Abstrom des Förderbrunnens wieder in den Untergrund 
verbracht; Förder- und Schluckbrunnen müssen in ausreichendem 
Abstand voneinander abgeteuft werden. 

Bei Großbauvorhaben mit Tiefgründung können erdberührte Be-

tonbauteile zur Wärmegewinnung und Kühlung genutzt werden. 
Konzeptionell ähnelt dies dem Prinzip der Erdwärmesonde, wobei 
hier die Wärmetauscher mit in die Gründungsbauteile eingebaut 
werden.

Für das Aufsuchen und die Gewinnung von Erdwärme bedarf es 
einer Erlaubnis bzw. einer Bewilligung nach dem Bundesberggesetz 
(BBergG). Diese sind nicht erforderlich, wenn die Erdwärme bis zu 

einer Heizleistung von 30 kW für Ein- oder Zweifamilienhäuser auf 
einem Grundstück gewonnen und genutzt wird. 

Darüber hinaus hat sich für Erdwärmeprojekte in der Verwaltungs-
praxis der Bergbehörden eine Vorgehensweise herauskristallisiert, 
die Bohrungen bis in die Tiefe von 100 m als bergrechtlich nicht 
relevant ansieht. Für diese Fälle reicht es entsprechend dem jewei-
ligen Landesrecht i. d. R. die Bohrungen bei der zuständigen Was-
serbehörde anzuzeigen und das betreffende geologische Landesamt 
zu informieren.

Die Errichtung und der Betrieb von Erdwärmesonden unterliegen 
grundsätzlich der wasserrechtlichen Erlaubnispflicht nach dem Was-
serhaushaltsgesetz (WHG), wenn dabei Stoffe (Erdwärmesonden) 
in das Grundwasser eingebracht werden. Sofern Erdarbeiten oder 
der Einsatz geothermischer Anlagen oberhalb des 1. Grundwasser-
leiters erfolgen und dadurch nur die Möglichkeit nachteiliger Aus-
wirkungen auf das Grundwasser besteht, ist es ausreichend, die ge-
planten Arbeiten der Behörde anzuzeigen. Im Rahmen der Anzeige 
kann die Behörde prüfen, ob das Anzeigeverfahren ausreicht oder 
ob ggf. ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren einzuleiten ist. Die 
Entnahme und die Wiedereinleitung von Grundwasser sind stets er-
laubnispflichtig. 

Erdwärmeanlagen innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten (Zonen 
I bis III) die grundwasserführende Schichten erreichen, sind nicht er-
laubnisfähig, soweit damit verbundene Gefahren für das Grundwas-
ser nicht durch mit vertretbarem Aufwand durchgeführte Kontrollen 
auszuschließen sind55.

55 VGH Kassel, Beschluss vom 17.8.2011 – 2 B 1484/11.
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Der Flächenbedarf oberflächennaher Geothermieanlagen ist ge-
ring, es werden i. d. R. nur Arbeitsmittel mit geringem Grundwasser-
gefährdungspotenzial eingesetzt. Bei grundwasserstockwerküber-
greifenden Abteufungen für Erdwärmesonden sind Schäden durch 
sachgerechte Abdichtungen der Bohrlöcher zu vermeiden. 

Neben der oberflächennahen Geothermie („Erdwärme“) wird die 
tiefe Geothermie heute in verschiedenen Gemeinden zur Wärme-
versorgung in Wärmenetzen eingesetzt. Es wird erwartet, dass die 
tiefe Geothermie zukünftig eine größere Rolle bei der Stromproduk-
tion einnehmen wird (siehe Kapitel 4.3.4). Dabei bietet es sich zur 
Effizienzsteigerung an, Wärme zu Heizzwecken und als Niedertem-
peraturprozesswärme aus dem Stromerzeugungsprozess auszukop-
peln und den Abnehmern Restwärme in einer Temperaturkaskade 
zur Verfügung zu stellen.

2011 konnten mit Geothermie 6,3 TWh Wärme bereitgestellt wer-
den, was dem jährlichen Wärmebedarf von 420.000 Zweipersonen-
Haushalten entspricht (GtV 2011). Darüber hinaus bestehen noch 
beträchtliche ungenutzte Potenziale zur geothermischen Wärmeer-
zeugung. Der Anteil der Wärmegewinnung aus Tiefengeothermie 
könnte kontinuierlich zunehmen und so bis 2020 einen Anteil von 
2% am Wärmeendenergieverbrauch erreichen (BMVBS, 05/2011). 

SOLARTHERMIE

Aufgrund der Gebäudeausrichtung nach Süden kann das Konzept 
der passiven Solarenergienutzung mit der Solarthermie zur Warm-
wasser- und Raumwärmegewinnung und der Photovoltaik zur 
Stromgewinnung kombiniert und erweitert werden (Dachflächen- 

und Fassadenanlagen; die Photovoltaik wird in Kapitel 4.3.2 behan-

delt). 

Derzeit sind drei unterschiedliche Systeme im Einsatz: Kunststoff-

absorber, Flachkollektoren und Vakuumröhrenkollektoren. Flach-
kollektoren sind am weitesten verbreitet und wie die effektiveren 
(aber teureren) Vakuumröhren zumeist auf den Dächern von Ein- 
und Zweifamilienhäusern zu finden; Kunststoffabsorber dienen in 
erster Linie der Erwärmung des Badewassers in Freibädern. Solar-
thermieanlagen für Mehrfamilienhäuser sind derzeit wenig verbrei-
tet, obwohl größere Anlagen auf den Dächern zu günstigeren Wär-
mekosten führen können (Strohschein u. a. 2007, S. 13).

Während sich der Warmwasserbedarf in der Regel mit vertretba-
rem Aufwand um 50% und mehr durch solarthermische Anlagen 
gewinnen lässt, ist der Anlagenbeitrag zur Raumwärmegewinnung 
i. d. R. beschränkt und kann bspw. mit 10 bis 15 m² Flachkollek-
toren bzw. 6 bis 10 m² Vakuumröhrenkollektoren bei einem nach der 
Wärmeschutzverordnung 95 gebauten typischen Einfamilienhaus den 

Gesamtwärmebedarf um bis zu 20% verringern und bei Gebäuden in 
Niedrigenergiebauweise bis zu 25 bis 30% des Wärmebedarfs abde-
cken. Bei entsprechend geplanten Gebäuden sind allerdings auch noch 
deutlich höhere Versorgungsquoten bis hin zur Vollversorgung möglich.

Üblicherweise werden Brauchwasserkollektoranlagen für einen Be-
triebszeitraum zwischen Frühjahr und Herbst ausgelegt (wobei eine 
Heizungsanlage die Warmwasserbereitung in den Wintermonaten 
gewährleistet), während Raumwärmeanlagen für einen längeren 
Betriebszeitraum genutzt werden. Entsprechend sind die Anfor-
derungen an Brauchwasserkollektoren hinsichtlich Südausrichtung 
und Neigung nicht so hoch anzusetzen wie für Raumwärmeanlagen 
(vgl. Checkliste Solare Stadtplanung, S. 51).

Neben der Brauchwasser- und Raumwärmebereitstellung im Woh-
nungsbau, im gewerblichen, Handels- und Dienstleistungsbereich 
sowie bei vielen Infrastruktureinrichtungen hat die Solarthermie 
große Potenziale zur Warmwasserversorgung von Hallen- und Frei-
bädern. Während für Hallenbäder i. d. R. noch ergänzende Wär-
meversorgungssysteme für die kalte Jahreszeit benötigt werden, 
entfällt dies für Freibäder, deren Nutzungszeiten sich auf die war-
men Jahreszeiten beschränken. Derartige Systeme sind heute schon 
wirtschaftlich betreibbar.

Solarthermische Anlagen zur Raumwärmegewinnung müssen i. d. 
R. mit anderen erneuerbaren und emissionsfreien Wärmequellen 
kombiniert werden (bspw. Wärmepumpen, Erdwärme, Heizkessel).

Daneben bzw. alternativ ist die Kombination mit Wärmespeichern 
möglich, die je nach Auslegung als Kurz-, Mittel- oder Langzeitspei-
cher betrieben werden können. Wärmespeicher für Einzelgebäude 
oder kleine Versorgungsgruppen können im Gebäude unterge-
bracht werden, größere Versorgungseinheiten benötigen ggf. ge-
sonderte Speichereinrichtungen mit entsprechendem Raumbedarf 
(bspw. Erdtanks).

Besonders effizient ist die Kombination von Solarthermie und Erd-
wärme. Hierbei wird mit Hilfe der Solarthermie im Sommer das Erd-
reich über den Wärmetauscher der Erdwärmeanlage erwärmt; die 
zurückfließende Sole kann dann wiederum zur Gebäudekühlung 
genutzt werden. In der Heizperiode kann die Wärmepumpe dann 
einen weitaus höheren Ertrag erwirtschaften, der auch länger zur 
Verfügung steht. Die traditionelle Heizungsanlage muss nur noch 
in einigen Fällen einspringen. Insgesamt können sowohl die Wär-
mepumpe als auch die Solaranlage effizienter und wirtschaftlicher 
arbeiten. Die Effektivität und das Einsatzspektrum der Solarthermie 
lassen sich in Verbindung mit einer energetischen Gebäudesanie-
rung (Wärmedämmung) weiter verbessern. 
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KRAFT-WÄRME-KOPPLUNGSANLAGEN (KWK)

Im Siedlungsbestand mit seinen häufig hohen Siedlungsdichten bie-
tet sich der Anschluss an bestehende oder der Aufbau neuer Nah- 
und Fernwärmeversorgungssysteme an, bevorzugt auf der Basis 
von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK). Diese Form der Wär-
mebereitstellung wird aufgrund der hohen Primärenergieausnut-
zung von bis zu 90% als bedeutendste Maßnahme zur Reduzierung 
der THG-Emissionen angesehen. Vorteil der KWK ist der verringerte 
Brennstoffbedarf. Die Förderung durch das Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz (KWKG) bzw. das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
soll den Ausbau beschleunigen.

Grundprinzip der Kraft-Wärme-Kopplung ist die Gewinnung von 
elektrischem Strom auf der Basis mechanischer Energie (die in ge-
werblich-industriellen Prozessen auch direkt genutzt werden kann) 
und die Nutzung der anfallenden Restwärme. Für Heizzwecke kann 
die Verteilung der Wärme je nach Anlagengröße über Nah- und 
Fernwärmenetze erfolgen. Die Wärme kann jedoch auch für Pro-
duktionsprozesse als Prozesswärme genutzt werden. Die Abgabe 
von ungenutzter Abwärme an die Umgebung wird bei KWK-Anla-
gen weitgehend vermieden. 

In den letzten Jahren stieg der Kältebedarf der Gebäude in Deutsch-
land an, bspw. durch die zunehmende Ausstattung mit Glasfassa-
den, höhere Komfortansprüche oder für industriell-gewerbliche 
Zwecke. Zur Kälteerzeugung werden dabei v.a. dezentral Kompres-
sionskältemaschinen mit einem hohen Strombedarf betrieben. Bei 
der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung kann die im Sommer erzeugte 
überschüssige Wärme genutzt werden, um Adsorptionskältema-
schinen anzutreiben und kaltes Wasser über ein Kältenetz an die 
Abnehmer zu liefern. Die Spitzenlast wird über strombetriebene Ab-
sorptionskältemaschinen gedeckt.56

NAH- UND FERNWÄRME 

Nah- und Fernwärmeversorgungssysteme auf der Grundlage von 
Restwärmenutzung aus der Stromproduktion oder aus Industriepro-
zessen haben in Deutschland eine lange Tradition und insbesondere 
in den neuen Bundesländern besteht teilräumlich eine hohe An-
schlussquote. Kennzeichnend für diese Systeme sind hohe Wärme-
leistungen und ein weit ausgebautes Versorgungsnetz, das ganze 
Stadtteile oder industrielle Abnehmer versorgen kann.

Der Anteil der mit Fernwärme versorgten Wohneinheiten lag 2003 in 

56 Das 1973 errichtete Fernkältenetz in Chemnitz nutzt bspw. seit 1993 die Kraft-Wärme-
Kälte-Kopplung des Heizkraftwerkes Nord II. Die Stadtwerke beliefern damit fast alle großen 
Kälteabnehmer in der Chemnitzer Innenstadt. Zur Optimierung des Systems wird seit 2007 
ein Großkältespeicher genutzt (bine projektinfo, 2007; Stadtwerke Chemnitz, o. J.9).

Deutschland bei rund 14%, dabei wurden in den neuen gegenüber 
den alten Bundesländern erheblich mehr Wohnungen mit Fernwär-
me versorgt (Graichen u. a. 2011). Trotz einer durch den demografi-
schen Wandel und die energetische Gebäudesanierung rückläufigen 
Wärmenachfrage (Strohschein u. a. 2007) wird auch zukünftig ein 
weiterer Ausbau der Fernwärmeversorgung erfolgen57.

Die Effizienz und Wirtschaftlichkeit dieser Systeme hängt stark von 
der Entfernung der Wärmequelle zu den Versorgungsgebieten und 
damit der Länge der Versorgungsleitungen und den davon abhän-
gigen leitungsgebundenen Wärmeverlusten, der angeschlossenen 
Nutzfläche und der Menge der Wärmeabnahme ab. Liegen Wär-
mequelle und Versorgungsgebiet zu weit auseinander oder sinkt die 
Wärmeabnahmemenge unter einen anlagenbedingten Grenzwert, 
ist der wirtschaftliche Betrieb gefährdet. Als Faustwert für den wirt-
schaftlichen Betrieb kann eine Wärmebedarfsdichte (d. h. Wärme-
bedarf pro Siedlungsfläche) von 250 bis 300 MWh pro Hektar und 
Jahr angesehen werden (Böhnisch; Klingebiel; Nast 2007, S. 27, vgl. 

Übersicht Wärmedichten beispielhafter Siedlungsgebiete). 

Die Wärmedichte hängt von verschiedenen Faktoren ab, die sich u. 
a. auch städtebaulich beeinflussen lassen (ebd.):

•	 Wärmebedarf für Raumheizung, Warmwasserbereitung und 
ggf. Prozesswärmebedarf gewerblicher oder öffentlich genutzter 
Gebäude wie bspw. Krankenhäuser, Frei- und Hallenbäder o. ä.

•	 Art und Weise der Bebauung (Ein- und Zweifamilienhäuser, 
Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser, Wohnblocks)

•	 Bebauungsdichte (Anzahl und Größe der Gebäude und Nutzflä-
che pro Flächeneinheit)

•	 Spezifischer Wärmebedarf der Gebäude je m² beheizter Wohn- 
und Nutzfläche (Wärmedämmstandard der Gebäude)

Der Ausbau von Nah- und Fernwärmenetzen kann unter Umstän-
den mit Maßnahmen zur Reduzierung des Gebäudewärmever-
brauchs kollidieren und den Anschluss von besonders energiearmen 
Siedlungen verhindern. Dieser Umstand ist bei der Planung von 
Stadterneuerungsmaßnahmen mit energetischer Schwerpunktset-
zung oder bei Stadtumbaumaßnahmen und Rückbaumaßnahmen 
zu beachten. In der Siedlungsentwicklung kann der wirtschaftliche 
Betrieb von Nah- und Fernwärmeversorgungsanlagen durch kom-
pakte und an den bestehenden Versorgungsgebieten orientierte 
Siedlungsplanung unterstützt werden. 

57  In München soll bspw. das bestehende Netz von etwa 700 km in den nächsten Jahren um 
etwa 100 km erweitert werden; dieses erweiterte Fernwärmenetz soll mit geothermischer 
Wärme betrieben werden. In Heidelberg wird bspw. der neue Stadtteil Bahnstadt flächende-
ckend im Passivhausstandart errichtet und der verbleibende Wärmebedarf durch Fernwärme 
abgedeckt werden.

Übersicht Wärmedichten beispielhafter Siedlungsgebiete

LANDGEMEINDEN

550 MWh((ha*a)

Ortskern mit 106 Einfamilienhäusern und 7 Mehrfamilienhäu-

sern gemischt über alle Baualtersklassen sowie 4 öffentlich 

genutzten Gebäuden auf insgesamt 6 ha Siedlungsfläche

550 MWh/(ha*a)

29 Einfamilien- und Reihenhäuser sowie 20 Mehrfamilienhäuser 

aus den Jahren 1976 bis 1995 auf insgesamt 4,4 ha Siedlungs-

fläche

400 MWh/(ha*a)

50 Einfamilien- und Reihenhäuser aus den Jahren 1976 bis 1995 

sowie 2 öffentlich genutzte Gebäude verteilt auf nahezu 3 ha 

Siedlungsfläche

300 MWh/(ha*a)

130 Einfamilien- und Reihenhäuser aus den Jahren 1985 bis 

1995 auf 9,3 ha Siedlungsfläche

250 MWh/(ha*a)

100 Einfamilien- und Reihenhäuser aus den Jahren 1976 bis 

1995 auf 8,5 ha Siedlungsfläche

MITTELGROSSE STÄDTE

1.550 MWh((ha*a)

8 Hochhäuser mit insgesamt 450 Wohneinheiten der Baujahre 

1969 bis 1978 auf 3 ha Siedlungsfläche

1.000 MWh((ha*a)

325 Einfamilien-, 23 Reihen- und 97 Mehrfamilienhäuser (bis 8 

Wohneinheiten) der Baujahre bis 1957 auf 30 ha Siedlungsfläche

800 MWh((ha*a)

10 Einfamilienhäuser, 128 Reihenhäuser und 152 kleine bis mitt-

lere Mehrfamilienhäuser der Baujahre 1949 bis 1957 auf 23 ha 

Siedlungsfläche

600 MWh((ha*a)

156 Einfamilienhäuser, 106 Reihenhäuser und 39 kleine Mehr-

familienhäuser der Baujahre 1958 bis 1994 auf 19 ha Siedlungs-

fläche.
 Quelle: Böhnisch; Klingebiel; Nast 2007, S. 27
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Deutschland bei rund 14%, dabei wurden in den neuen gegenüber 
den alten Bundesländern erheblich mehr Wohnungen mit Fernwär-
me versorgt (Graichen u. a. 2011). Trotz einer durch den demografi-
schen Wandel und die energetische Gebäudesanierung rückläufigen 
Wärmenachfrage (Strohschein u. a. 2007) wird auch zukünftig ein 
weiterer Ausbau der Fernwärmeversorgung erfolgen57.

Die Effizienz und Wirtschaftlichkeit dieser Systeme hängt stark von 
der Entfernung der Wärmequelle zu den Versorgungsgebieten und 
damit der Länge der Versorgungsleitungen und den davon abhän-
gigen leitungsgebundenen Wärmeverlusten, der angeschlossenen 
Nutzfläche und der Menge der Wärmeabnahme ab. Liegen Wär-
mequelle und Versorgungsgebiet zu weit auseinander oder sinkt die 
Wärmeabnahmemenge unter einen anlagenbedingten Grenzwert, 
ist der wirtschaftliche Betrieb gefährdet. Als Faustwert für den wirt-
schaftlichen Betrieb kann eine Wärmebedarfsdichte (d. h. Wärme-
bedarf pro Siedlungsfläche) von 250 bis 300 MWh pro Hektar und 
Jahr angesehen werden (Böhnisch; Klingebiel; Nast 2007, S. 27, vgl. 

Übersicht Wärmedichten beispielhafter Siedlungsgebiete). 

Die Wärmedichte hängt von verschiedenen Faktoren ab, die sich u. 
a. auch städtebaulich beeinflussen lassen (ebd.):

•	 Wärmebedarf für Raumheizung, Warmwasserbereitung und 
ggf. Prozesswärmebedarf gewerblicher oder öffentlich genutzter 
Gebäude wie bspw. Krankenhäuser, Frei- und Hallenbäder o. ä.

•	 Art und Weise der Bebauung (Ein- und Zweifamilienhäuser, 
Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser, Wohnblocks)

•	 Bebauungsdichte (Anzahl und Größe der Gebäude und Nutzflä-
che pro Flächeneinheit)

•	 Spezifischer Wärmebedarf der Gebäude je m² beheizter Wohn- 
und Nutzfläche (Wärmedämmstandard der Gebäude)

Der Ausbau von Nah- und Fernwärmenetzen kann unter Umstän-
den mit Maßnahmen zur Reduzierung des Gebäudewärmever-
brauchs kollidieren und den Anschluss von besonders energiearmen 
Siedlungen verhindern. Dieser Umstand ist bei der Planung von 
Stadterneuerungsmaßnahmen mit energetischer Schwerpunktset-
zung oder bei Stadtumbaumaßnahmen und Rückbaumaßnahmen 
zu beachten. In der Siedlungsentwicklung kann der wirtschaftliche 
Betrieb von Nah- und Fernwärmeversorgungsanlagen durch kom-
pakte und an den bestehenden Versorgungsgebieten orientierte 
Siedlungsplanung unterstützt werden. 

57  In München soll bspw. das bestehende Netz von etwa 700 km in den nächsten Jahren um 
etwa 100 km erweitert werden; dieses erweiterte Fernwärmenetz soll mit geothermischer 
Wärme betrieben werden. In Heidelberg wird bspw. der neue Stadtteil Bahnstadt flächende-
ckend im Passivhausstandart errichtet und der verbleibende Wärmebedarf durch Fernwärme 
abgedeckt werden.

Übersicht Wärmedichten beispielhafter Siedlungsgebiete

LANDGEMEINDEN

550 MWh((ha*a)

Ortskern mit 106 Einfamilienhäusern und 7 Mehrfamilienhäu-

sern gemischt über alle Baualtersklassen sowie 4 öffentlich 

genutzten Gebäuden auf insgesamt 6 ha Siedlungsfläche

550 MWh/(ha*a)

29 Einfamilien- und Reihenhäuser sowie 20 Mehrfamilienhäuser 

aus den Jahren 1976 bis 1995 auf insgesamt 4,4 ha Siedlungs-

fläche

400 MWh/(ha*a)

50 Einfamilien- und Reihenhäuser aus den Jahren 1976 bis 1995 

sowie 2 öffentlich genutzte Gebäude verteilt auf nahezu 3 ha 

Siedlungsfläche

300 MWh/(ha*a)

130 Einfamilien- und Reihenhäuser aus den Jahren 1985 bis 

1995 auf 9,3 ha Siedlungsfläche

250 MWh/(ha*a)

100 Einfamilien- und Reihenhäuser aus den Jahren 1976 bis 

1995 auf 8,5 ha Siedlungsfläche

MITTELGROSSE STÄDTE

1.550 MWh((ha*a)

8 Hochhäuser mit insgesamt 450 Wohneinheiten der Baujahre 

1969 bis 1978 auf 3 ha Siedlungsfläche

1.000 MWh((ha*a)

325 Einfamilien-, 23 Reihen- und 97 Mehrfamilienhäuser (bis 8 

Wohneinheiten) der Baujahre bis 1957 auf 30 ha Siedlungsfläche

800 MWh((ha*a)

10 Einfamilienhäuser, 128 Reihenhäuser und 152 kleine bis mitt-

lere Mehrfamilienhäuser der Baujahre 1949 bis 1957 auf 23 ha 

Siedlungsfläche

600 MWh((ha*a)

156 Einfamilienhäuser, 106 Reihenhäuser und 39 kleine Mehr-

familienhäuser der Baujahre 1958 bis 1994 auf 19 ha Siedlungs-

fläche.
 Quelle: Böhnisch; Klingebiel; Nast 2007, S. 27

Als leitungsgebundenes System konkurriert die Nah- und Fernwär-
me mit ggf. vorhandenen Gasnetzen. In beiden Fällen ist der Netz-
ausbau mit hohen Investitionen für den Netzbetreiber verbunden. 
Insofern empfiehlt es sich, den Aufbau neuer Nah- und Fernwärme-
netze außerhalb von Gasversorgungsgebieten zu beginnen. Gleich-
wohl lohnt sich der Umstieg auf erneuerbare Energien und der Bau 
von Nah- und Fernwärmenetzen, wenn geothermische Wärmepo-
tenziale vorhanden sind.

In den letzten Jahren gewinnen kleinere Anlagen zur Versorgung 
von einzelnen Quartieren, kleineren Wohngebieten oder sogar 
Hausgruppen oder Einzelhäusern in Form sogenannter Blockheiz-
kraftwerke (BHKW) zunehmend an Bedeutung. Neben konventio-
nellen Brennstoffen (v.a. Erdgas) kommen dabei zunehmend auch 
erneuerbare Energien, bspw. Biogas-BHKW, Geothermie oder So-
larthermie mit ausreichenden Wärmespeichern zum Einsatz. Diese 
kleinen Anlagen und Netze lassen sich flexibel in den bestehenden 
Siedlungsraum einbinden. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB stellt klar, dass 
derartige Anlagen in allen Baugebieten als Versorgungsflächen fest-
gesetzt werden können.58

Kleinere Insellösungen sind insbesondere auch zur Wärmeversor-
gung in ländlichen Regionen geeignet; hier bietet sich die Einbe-
ziehung von Biomasse-BHKW an (Bunzel, 2011). Hinweise zur Netz-

gestaltung finden sich in Kapitel 4.3.6, Hinweise zur energetischen 

Biomassenutzung in Kapitel 4.3.5.

Nah- und Fernwärmeversorgungsanlagen sind besonders zur Wär-
meversorgung von Gebieten geeignet, deren Wärmesanierungs-
potenziale aus Gründen des Stadtbildes, des Denkmalschutzes 

oder auch aus sozialen Gründen nicht vollständig ausgeschöpft 

werden können. Die Anlagen ermöglichen die klimaschonende 
und wirtschaftliche Wärmeversorgung dieser Gebiete. Sie können 
zu einem sozialverträglichen Stadtumbau beitragen, der auch finanziell 
schwachen Haushalten neben den klimabezogenen auch die wirtschaft-
lichen Vorteile erneuerbarer und klimaschonender Energien ermöglicht. 

58 „Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden […] die Ver-
sorgungsflächen, einschließlich der Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen 
und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder 
Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung.“ § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB.
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BIOMASSEBRENNSTOFFE

Im Verhältnis zu allen eingesetzten Heizmaterialien haben Biomas-
sebrennstoffe mit rund 5% bisher einen geringen Anteil an der Net-
towärmeerzeugung. 
Zur Wärmeversorgung kommt Biomasse vorwiegend in den folgen-
den Formen zum Einsatz (Strohschein u. a. 2007, S. 8): 

•	 Holz (meist in Form von Pellets, Hackschnitzeln oder Scheitholz) 
zur direkten Verbrennung in Einzelöfen, Zentralheizungen und 
kleineren Heizwerken; 

•	 sonstige feste Biomasse (Altholz, Waldrestholz oder Pflanzen-
reststoffe) zur kombinierten Erzeugung von Strom und Wärme 
in Heizkraftwerken von typischerweise 5 bis 20 Megawatt (MW) 
elektrischer Leistung in Verbindung mit Wärmenetzen (siehe 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen); 

•	 Gülle, biogene Reststoffe und Grünpflanzen zur kombinier-
ten Erzeugung von Strom und Wärme in Biogasanlagen mit 
typischerweise 0,1 bis 3 MW elektrischer Leistung, teilweise in 
Verbindung mit Nahwärmenetzen (siehe Kapitel 4.3.6).

Als nachwachsende Rohstoffe sind diese Brennstoffe zwar im Hin-
blick auf den Klimaschutz günstiger einzustufen als die überwiegend 
eingesetzten fossilen Brennstoffe; unter dem Aspekt der Lufthygie-
ne kann ihr Einsatz jedoch problematisch sein. Hervorzuheben sind 
dabei die Feinstaubemissionen, die bei kleinen, zumeist als Zusatz-
heizung betriebenen Einzelraumfeuerungen einen Anteil am gesam-
ten Staubausstoß von mehr als 90% haben. Auch bei modernen 
Holzpelletkesseln liegt der Feinstaubausstoß um ein Vielfaches hö-
her als bei Ölfeuerungsanlagen. (Strohschein u. a. 2007, ebd.) 

Schließlich hat die hohe Nachfrage nach biogenen Brennstoffen 
dazu geführt, dass zunehmend aus naturschutzfachlichen oder so-
zialen Gründen problematische Quellen nachgefragt werden, wie 
bspw. Anbaubiomasse aus der Intensivlandwirtschaft, Holz aus 
nicht nachhaltiger Holzwirtschaft oder nicht nachhaltige Importe 
aus Übersee.

PLANUNGSVORGABEN

Die (neueren) Landesentwicklungspläne und -programme enthal-
ten Programmatiken, Ziele und Grundsätze zur energetischen Ent-
wicklung des Siedlungsbestandes. Hierbei spielen eine Reihe von 
Faktoren zur Struktur und Ausstattung der Siedlungsflächen eine 
Rolle, bspw. zu deren Potenzialen für erneuerbare Energien und zur 
energiesparenden Energieversorgung (s. o.), auf die die räumliche 
Planung mittelbar und unmittelbar Einfluss nehmen kann. 

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER RAUMORDNUNG

Festlegungen (Ziele, Grundsätze)

In den Landesentwicklungsplänen und -programmen können 
im Hinblick auf Wärmebedarf und Wärmeversorgung des Sied-
lungsbestandes insbesondere Grundsätze zur Wärmebereitstellung 
festgelegt werden, die in den nachfolgenden Planungsebenen zu 
beachten, zu konkretisieren und in die planerische Abwägung ein-
zubeziehen sind; hierbei können länder- bzw. regionsspezifische 
Ressourcen und Potenziale berücksichtigt werden, bspw. im Hin-
blick auf Geothermie, Sonneneinstrahlungsdauer, Nutzung von Bio-
masse etc.

Neben allgemeinen Festlegungen zu erneuerbaren Energien sind 
auch Festlegungen zum Aufbau und zur Nutzung einer effizienten 
Nah- und Fernwärmeversorgung auf der Basis der Kraft-Wärme-
Koppelung möglich; die konkrete Umsetzung kann der nachfolgen-
den Regional- und kommunalen Planung im Rahmen von Energie-
versorgungskonzepten aufgetragen werden.

Grundsatz zum Aus- bzw. Neubau von Anlagen und Netzen zur 

Nah- und Fernwärmeversorgung

Der Aus- bzw. Neubau von Anlagen und Netzen zur Nah- und 

Fernwärmeversorgung soll verstärkt werden. Hierbei soll die 

Kraft-Wärme-Kopplung auf der Grundlage neuester Technolo-

gien, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien, der 

industriellen Abwärme und der thermischen Rohstoffverwertung 

eingesetzt werden. Der Ausbau erfolgt bedarfsgerecht auf der 

Grundlage von regionalen und kommunalen Energieversor-

gungskonzepten. Im ländlichen Raum, aber auch in verdichteten 

Gebieten, ist insbesondere der Ausbau von Nahwärmenetzen 

auf der Basis erneuerbarer Energien wie beispielsweise der Bio-

masse oder Geothermie zu prüfen. 
 Quelle: LEP IV Rheinland-Pfalz 2008

In der Landesentwicklungsplanung kann überdies auch festgelegt 
werden, wie gewerblich-industrielle Nutzungen einen sinnvollen 
Beitrag zur effizienten und erneuerbaren Energienutzung leisten 
können: 

Grundsatz zur Wärmenutzung

Insbesondere soll bei der Ausweisung von Gewerbe- und Indus-

triegebieten geprüft werden, ob […] der Bau von hocheffizien-

ten zentralen bzw. dezentralen Energieumwandlungstechnologi-

en oder die Abwärmenutzung in Betracht kommt.
 Quelle: LEP IV Rheinland-Pfalz 2008
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ABBILDUNG 14: 
LEITBILD ERNEUERBARE ENERGIEN IM LEP IV  
DES LANDES RHEINLAND-PFALZ

Grundsatz zur Nutzung geothermischer Potenziale

Aufgrund der fast flächendeckend vorhandenen geologischen 

Potenziale kommt der Nutzung der Geothermie einschließlich 

der Tiefengeothermie besondere Bedeutung zu. Dies gilt ins-

besondere für die Nutzung von Erdwärme im Oberrheingraben 

wegen der dort ausgebildeten speziellen geologischen Tiefen-

strukturen. Das geothermische Potenzial soll im Hinblick auf die 

Wärme- und Stromgewinnung sowohl im Bereich der privaten 

Haushalte als auch im industriellen Sektor entwickelt und ausge-

baut werden. Die Nutzung der Tiefengeothermie soll aufgrund 

hoher Energieverluste bei der Umwandlung von Wärme in 

Strom vorwiegend an geeigneten Standorten unter Nutzung der 

Abwärme und in hocheffizienten Kraft-Wärme- Kopplungs-An-

lagen (KWK) erfolgen. Die Regionalplanung kann für raumbe-

deutsame Anlagen geeignete Standortbereiche ausweisen. 
 Quelle: LEP IV Rheinland-Pfalz 2008

Im Zusammenhang mit diesem Grundsatz wird darauf hingewiesen, 
dass Gewerbebetriebe mit hohem (Prozess-)Wärmebedarf ohne 
weiteres ganz oder teilweise mit der Abwärme anderer Betriebe ver-
sorgt werden können und dies bei der konkreten Planung berück-
sichtigt werden soll.

Die Länder und Regionen verfügen aufgrund ihrer räumlichen 
Struktur und Ausstattung über unterschiedliche Potenziale für er-
neuerbare Energien und Energieeinsparung; die Potenziale sind 
mittlerweile bekannt und fließen über die Klimaschutz- und Ener-
giekonzepte auch in die Landesentwicklungspläne und -programme 
ein (vgl. Abbildung 14); die Nutzung dieser Potenziale wird durch 
entsprechende Ziele und Grundsätze berücksichtigt.

Rheinland-Pfalz verfügt aufgrund der geologischen Gegebenheiten 
über erhebliche Ressourcen zur Gewinnung von geothermischer 

Wärme sowohl landesweit in oberflächennahen als auch in der 
Oberrheinebene in tieferen Erdschichten, die zukünftig vermehrt 
genutzt werden sollen. Die entsprechenden Regelungen des LEP IV 
RP 2008 haben im Hinblick auf die bislang noch wenig verbreiteten 
Anwendungen für die tiefe Geothermie vorsorgenden Charakter. 

Die Steuerung der klimaschützenden und energetischen Entwick-
lung des Siedlungsbestandes durch die Regionalplanung umfasst 
im Wesentlichen Vorgaben für kompakte, dichte Siedlungsstruktu-
ren, die günstig für eine Verminderung des Verkehrsaufkommens 
und energiesparende Wärmeversorgung sind (Verminderung des 
siedlungsbezogenen Wärmeverbrauchs und klimaschonende Wär-
meversorgung). Bisher zielen Regionalpläne inhaltlich bei derartigen 
Festlegungen im Wesentlichen auf den verkehrlichen Aspekt ab. 
Darüber hinaus besteht die grundsätzliche Möglichkeit zur Konkre-
tisierung diesbezüglicher landesplanerischer Vorgaben und insbe-
sondere auch von Regelungen und Strategien aus regionalen Ener-
gie- und Klimaschutzkonzepten.
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GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN DER  
KOMMUNALPLANUNG

Auf der Ebene der Stadtentwicklung und der Entwicklung einzelner 
Bauflächen steht den Kommunen eine Reihe von Handlungsoptio-
nen zur Förderung einer klimaschonenden Wärme- und Stromver-
sorgung zur Verfügung.

Über die Standort- und Flächensteuerungsfunktion der Flächen-

nutzungsplanung kann vermieden werden, dass energieintensive 
Siedlungsstrukturen außerhalb der Reichweite leistungsfähiger Ver-
sorgungsstrukturen auf der Basis klimaschonender und erneuerba-
rere Energien entstehen (bspw. „Insellösungen“ im Außenbereich). 
Derartige Entwicklungen werden mittlerweile über entsprechen-
de Festlegungen von Zielen und Grundsätzen in der Landes- und 
Regionalplanung in der Regel ausgeschlossen, können jedoch aus 
gewichtigen Gründen in bestimmten Fällen gewünscht sein (bspw. 
Konversion von bestimmten ehem. Militärstandorten). In diesen 
Fällen sollte bei der Planung und Konzeption auf eine klimascho-
nende und energieeffiziente Versorgungsstruktur geachtet werden.

Darstellungen, Festsetzungen

Klimaschonende Wärmeversorgung und energieeffiziente 

Siedlungsstrukturen

Die Nah- und Fernwärmeversorgung auf der Basis der Kraft-Wär-
me-Kopplung (KWK) stellt aufgrund der hohen Energieausnutzung 
einen wichtigen Baustein für eine nachhaltige und klimaschonende 
Wärmeversorgung dar (s. o.). Ihr Einsatz wird heute in der Regel 
über kommunale Satzungen auf der Basis landesrechtlicher Vor-
schriften zum Anschluss- und Benutzungszwang für Fernwärme 
bzw. § 16 EEWärmeG geregelt (Bunzel 2011, 52ff.).

Satzungen zum Anschluss- und Benutzungszwang werden in 
Bebauungsplänen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB gekennzeichnet59. Er-
mächtigungsgrundlage sind zum einen in den alten Bundesländern 
die Gemeindeordnungen bzw. in den neuen Bundesländern das Ge-
setz über die Selbstverwaltung der Gemeinden und der Landkreise 
in der DDR (Kommunalverfassung vom 17. Mai 1990). Dabei muss 
der Anschluss- und Benutzungszwang durch das Gemeinwohl 
oder die Volksgesundheit bzw. die Luftreinhaltung begründet sein.

Zum anderen können Gemeinden nach § 16 EEWärmeG den An-
schluss- und Benutzungszwang an ein öffentliches Nah- oder Fern-
wärmenetz auch zum Zweck des Klima- und Ressourcenschutzes 
begründen und entsprechende Satzungen aufstellen. Des Weiteren 
können Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. b) BauGB getroffen 
werden60.

Voraussetzung für den Beschluss einer derartigen Satzung ist der 
Nachweis der Wirtschaftlichkeit dieser Versorgung im Vergleich mit 
einer herkömmlichen Heizungsanlage. Einen derartigen Nachweis 
hat die Stadt Frankfurt am Main im Zusammenhang mit der städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme Am Riedberg und dem Beschluss 
der Fernwärmesatzung Riedberg61 zur Sicherung der Fernwärme-
versorgung aus Kraft-Wärme-Kopplung geführt. In dem Energie-
konzept für die neue Siedlung konnten nicht nur die Potenziale zur 
CO2-Einsparung in fünf Versorgungsszenarien nachgewiesen wer-
den, sondern auch die wirtschaftlichen Vorteile der Fernwärmever-
sorgung gegenüber einer dezentralen Gasversorgung (siehe Infokas-

ten Wirtschaftlichkeitsnachweis Baugebiet Am Riedberg, Frankfurt am 

Main S. 66).

59 Dabei können auch Ausnahmen zugelassen werden, bspw. für Gebäude mit 
Passivhausstandard.

60 Eine höhere Akzeptanz der Fernwärmeversorgung kann durch eine wirtschaftlich attraktive   
Preisgestaltung erreicht werden.

61 Satzung über Anschluss- und Benutzungszwang zugunsten einer Wärmeversorgung auf 
Basis der Kraft-Wärme-Kopplung für das Baugebiet „Am Riedberg“, Fernwärmesatzung 
Riedberg vom 05.11.2003
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Abgesehen von der energiefachlichen Planung eines Wärmenetzes 
durch den Versorgungsträger hat die Gemeinde folgende Möglich-
keiten, die Nutzung dieser Versorgungsform zu unterstützen:

•	 Berücksichtigung der Lage der Versorgungsanlagen zu Baugebie-
ten (Wärmeabnehmer); davon abhängig Einfluss auf Leitungs-
längen, Kosten und Transmissionsverluste

•	 Berücksichtigung der Möglichkeit zur Nutzung vorhandener 
Abwärmepotenziale für neue Gewerbe- und Industriegebiete

•	 Steuerung des energetischen Erneuerungsstandards der Bauge-
biete (Wärmeabnahmepotenzial; s. o.)

•	 Festsetzung von Einrichtungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23b 
BauGB, d. h. in diesem Fall Festsetzung von technische Vorkeh-
rungen für den Anschluss der Wärmeversorgung

•	 Nachrichtliche Übernahme der Abgrenzung eines Satzungsge-
bietes zum Anschluss- und Benutzungszwang einer Nah- oder 
Fernwärmeversorgung gemäß § 5 Abs. 4 BauGB bzw. § 9 Abs. 6 
BauGB

Versorgungsgebiet Fernwärmenetz München
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Komplementär zu der oben genannten Möglichkeit zur Darstellung 
eines Vorranggebietes für solare Wärmeversorgung und unabhän-
gig von der nachrichtlichen Übernahme eines Satzungsgebietes zum 
Anschluss- und Benutzungszwang einer Nah- oder Fernwärmever-
sorgung besteht im Flächennutzungsplan auch die Möglichkeit, Ge-
biete als zukünftige Vorranggebiete für die Fernwärmeversorgung 
darzustellen, die sich aus einem Klimaschutz- und Energiever sor-
gungskonzept ergeben. Von einer derartigen Darstellung geht zwar 
keine unmittelbare Rechtswirkung aus, sie zeigt aber den Willen der 
Gemeinde zur Entwicklung eines derartigen Gebietes an und liefert 
so den Eigentümern Entscheidungsgrundlagen für ihre zukünftigen 
Investitionen bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude. Die 
Fernwärmeausbauplanung der Landeshauptstadt München ist ein 
gutes Beispiel für eine derartige Abgrenzung.
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Wirtschaftlichkeitsnachweis Baugebiet Am Riedberg, Frankfurt am Main 

Das Energiekonzept

Mit der Unterstützung des Energiereferats beauftragte der Projektträger ein externes Inge-
nieurbüro, um für den Riedberg ein Energiekonzept zu erstellen. Ziel des Konzepts war die 
Ermittlung der wirtschaftlichsten und dabei umweltfreundlichsten Energieversorgung für den 
Riedberg. Dabei wurden mehrere Versorgungsvarianten untersucht.
 

Ergebnisse des Energiekonzepts

Wirtschaftlichkeit

Das Standard-Szenario, die Variante 1 (Gasversorgung) und die Variante 2 (Fernwärmeversor-
gung aus AVA) führen zu den niedrigsten spezifischen Gesamtkosten, wenn der Baustandard 
nach ENEV eingehalten wird.
Im Klimaschutzszenario (Variante 5) reduzieren sich die Gesamtinvestitionen für die Wärme-
versorgung erheblich, da die leitungsintensiven Randbereiche (Entwicklungsstufen 4 und 5) 
nicht mehr an die zentrale Fernwärme- oder Gasversorgung angeschlossen werden müssen. 
Dies führt auch zu einer Verringerung der spezifischen Gesamtkosten.
Die Fernwärmeversorgung aus dem HKW Nordweststadt kombiniert mit Passivhausbauweise 
in den Entwicklungsstufen 4 und 5 führt zu den niedrigsten spezifischen Gesamtkosten.

Variante Investiti-
on in 

Mio. DM

Jahreskos-
ten in 

Mio. DM/a

Spez. Wär-
mekosten 

in DM/MWh

Primär-
energie 

in GWh/a

CO2-Emis-
sionen 

in 1000 t/a

Variante 1: 
Dezentrale Gasversorgung (Basisvariante) 
Gasversorgung jedes Gebäudes, Gebäudezentralheizung mit  
Erdgas-Brennwertkesselanlage (je Gebäude eine Kesselanlage)

44,0 9,05 118 205 42

Variante 2: 
Zentrale Fernwärmeversorgung 
Fernwärme aus dem Heizkraftwerk Nordweststadt

34,1 7,35 96 151 33

Variante 3: 
Fernwärme mit neuer Erzeugungsanlage am Riedberg

a) Erzeugung mit Heizwerk 43,3 9,95 129 231 47

b) Erzeugung mit Motoren-BHKW 50,5 10,7 139 127 23

c) Erzeugung mit Motoren-BHKW und Stromlieferung an 
die Verbraucher in Riedberg

65,3 10,2 132 127 23

d) Erzeugung mit Motoren-BHKW und Wärmegrundlast aus  
Biomasse-Heizwerk

50,7 10,9 142 140 27

Variante 4: 
Nahwärmeversorgung je Entwicklungsstufe Erzeugungsanlage mit Motor-
Blockheizkraftwerk und Spitzenkessel.

65,6 9,4 123 164 32

Variante 5: 
Zusatzbetrachtung: Passivhausbauweise in den Entwicklungsstufen 4 und 5

Erdgas 23,7 5,56 104 177 36

Fernwärme 19,3 4,7 88 140 29

Quelle: Stadt Frankfurt am Main, Energiereferat (2004)
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In der Begründung des Flächennutzungsplans werden Grundzüge 
der bestehenden Fernwärmeversorgung beschrieben und wesent-
liche Ausbauziele benannt. Örtlich bedeutsame technische Infra-
struktureinrichtungen wie Heiz(kraft)werke und Hauptfernwärme-
trassen (oder Kältetrassen) werden im FNP und möglicherweise in 
einem Beiplan detailliert dargestellt. Grundsätzlich verfolgt der FNP 
keine eigenständige Planung technischer Infrastruktureinrichtun-
gen, da diese durch die entsprechenden Versorgungsträger erfol-
gen. Das Vorhandensein eines Fernwärmenetzes stellt jedoch die 
Voraussetzung für bauliche Entwicklungen dar.
Die dargestellte Lage einer Fernwärmetrasse liefert Hinweise, in 
welchen Bereichen Anschlussmöglichkeiten bestehen bzw. welche 
Bereiche hinsichtlich der Fernwärmeversorgung Nachverdichtungs-
potenziale haben; für die Siedlungsplanung lassen sich daraus Hin-
weise und Begründungen für die Wärmeversorgung eines Bauge-
bietes ableiten.

Versorgungsgebiete für Niedrigtemperatur- und  

Hochtemperatur-Wärmenetze
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Im FNP können zudem die Bereiche, für die ein Anschluss- und Be-
nutzungszwang besteht, oder Vorranggebiete Fernwärmeversor-
gung dargestellt werden. Im Beiplan 07 „Erdgas/Elektrizität/Fern-
wärme“ des FNP-Vorentwurfs der Stadt Dresden (2009) werden 
bspw. die Bereiche im Stadtgebiet als Vorranggebiete Fernwärme 
ausgewiesen, in denen die Fernwärme auch zukünftig genutzt wer-
den soll62. Durch diese Darstellungen kann der FNP bspw. Investo-
ren Orientierung bieten.

Im Bebauungsplan können zur Führung von ober- und unterir-
dischen Leitungen Fest setzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB 
getroffen werden. Daneben können als Voraussetzung für eine 
Fernwärmeversorgung (oder Fernkälteversorgung) nach § 9 Abs. 1 
Nr. 21 BauGB auch Leitungsrechte auf privaten Grundstücken zu-
gunsten des Versorgungsträgers festgesetzt werden.

In Neubaubereichen kann die Gemeinde den Anschluss an Nah- und 
Fernwärmenetze (sofern keine Satzung über den Anschluss- und 
Benutzungszwang beschlossen ist) und den Einsatz der übrigen er-
neuerbaren oder emissionsfreien Wärme- und Kälteversorgungssys-
teme unterstützend über die Festsetzung von Einrichtungen zum 

Anschluss gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB fördern63. Den Einsatz 
dieser Wärme- und Kältequellen kann sie allerdings nicht unmit-
telbar festsetzen, sondern entweder übermittelbare Festsetzungen 
zur Beschränkung oder zum Verwendungsverbot für bestimmte 
‚luftverunreinigende Stoffe zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB (Bunzel 2011, 58 ff.) oder, sofern dies die 
Rahmenbedingungen des Vorhabens erlauben, über städtebauliche 
Verträge oder Grundstückskaufverträge sicherstellen.

Dabei ist das Gebot der Verhältnismäßigkeit zu beachten, das in 
Bereichen mit Anschlussmöglichkeiten an ein Nah- und Fernwär-
menetz i. d. R. gegeben sein dürfte, für andere Heizsysteme jedoch 
nachgewiesen werden müsste. Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 23a BauGB können in der Begründung durch Bezug auf die 
lufthygienische Situation in der Stadt verstärkt werden. Nach der 
BauGB-Novelle 2011 kann in der Begründung einer derartigen Fest-
setzung rechtssicherer Bezug auf die Klimaschutzziele des BauGB 
genommen werden, als dies zuvor der Fall war.

Ein nachahmenswertes Beispiel für die Umsetzung effizienter und 
klimaschützender Regelungen in der Siedlungsplanung stellt das 
Entwicklungsvorhaben „zero:e park“ in der Landeshauptstadt Han-
nover dar (siehe auch Kapitel 4.1.1).

62 Daneben werden auch Vorranggebiete für die Gasversorgung sowie Gebiete dargestellt, für 
die eine Entscheidung eines vorrangig zu nutzenden Energieträgers noch nicht getroffen ist.

63 „Gebiete, in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen 
Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, 
Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder 
Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen“ §9 Abs. 1 Nr 23b BauGB.

Darstellung von Vorranggebieten für erneuerbare Energien
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Festsetzung des Standortes der BHKW zur ergänzenden  

Wärmeversorgung

Für das Gebiet insgesamt besteht ein eigenes Nahwärmekon-

zept. Es wird ein neues Blockheizkraftwerk gebaut, das von 

einem 3-achsigen Lkw umfahren und beliefert werden kann.

Null-Emissions-Siedlung „zero:e park“

Null-Emissions-Siedlung durch flächendeckende Bebauung mit 

Passivhäusern und Emissionsausgleich

Q
ue

lle
: L

an
de

sh
au

pt
st

ad
t H

an
no

ve
r, 

B
eb

au
 un

gs
 pl

an
 1

52
2 

„I
n 

de
r 

R
eh

re
 –

 S
üd

“ 
vo

m
 0

1.
07

.2
01

0
Q

ue
lle

: S
ta

dt
 K

ar
ls

ru
he

 | 
Li

eg
en

sc
ha

fts
am

t |
 S

ta
dt

pl
an

un
gs

am
t 2

01
1,

 B
eb

au
un

gs
pl

an
 

„N
ör

dl
ic

h 
de

s 
B

la
nk

en
lo

ch
er

 W
eg

es
 –

 K
irc

hf
el

d-
N

or
d“

, K
ar

ls
ru

he
-N

eu
re

ut
h

 GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DEN KLIMASCHUTZ IN DER RAUM- UND SIEDLUNGSENTWICKLUNG 4.1

WÄRME UND KÄLTE

Die Deckung des Restwärmebedarfs dieser Passivhaussiedlung 
erfolgt über ein kleines Blockheizkraftwerk mit Pelletnutzung für 
die Reihenhäuser bzw. durch Solarthermie anlagen und energieef-
fiziente Wärmepumpen für freistehende EFH. Zum Ausgleich der 
verbleibenden CO2-Emissionen sind die Grundstückskäufer durch 
entsprechende Vertragsregelungen verpflichtet, entweder innerhalb 
der Siedlung Photovoltaikmodule zu betreiben oder sich an einer 
emissionsfreien Energieversorgungsanlage finanziell zu beteiligen, in 
diesem Fall an einer Wasserkraftanlage in Hannover. Auf diese Wei-
se werden die Restemissionen der Siedlung je nach Bebauung und 
Wärmeversorgung in Höhe von zwischen 744 und 1.053 t CO2-
Äquivalent vollständig ausgeglichen. Mit dem vorgegebenen Pas-
sivhausstandard ergibt sich für die gesamte Siedlung ein gemittelter 
Rest an Treibhausgasemissionen für Wärme und Haushaltsstrom 
von 900 t CO2-Äqui va lent pro Jahr.

In der städtebaulichen Entwicklungsmaß nah me Karlsruhe-Knielin-
gen sind grundsätzlich für die solare Strahlungsenergienutzung 
günstige Gebäude- und Dachausrichtungen durch Baugrenzen, 
Firstausrichtung und Dachnei gungs richtung festgesetzt (wo gestal-
terisch und städtebaulich sinnvoll). An allen Dach flächen und Fas-
saden sind nach den textlichen Festsetzungen „Solaranlagen sowie 
sonstige Anlagen zur Energieein sparung“ zulässig.

Für den Restwärmebedarf ist der Anschluss an ein Fernwärmenetz 
zur Wärmeversorgung vorgesehen, das seine Wärme aus einer be-
nachbarten Industrieanlage bezieht. Der Anschluss und die Benut-
zung der Nah- und Fernwärme sind hier auf vertraglichem Wege 
über städtebauliche Verträge und Grundstückskaufverträge geregelt.

Für die Anschlussnutzung der Konversionsfläche Blankenlocher 
Weg in Karlsruhe-Neureuth hat die Stadt Karlsruhe ein Nahwärme-
konzept erstellt und zur Umsetzung den Standort eines BHKW im 
Bebauungsplan festgesetzt. Die Nutzung des Nahwärmenetzes ist 
vertragsrechtlich zwischen Stadt und Bauträger vereinbart, die ihrer-
seits den Anschlusszwang in Verträgen mit den Einzelkäufern regelt.
Die Landeshauptstadt München setzt in der innerstädtischen Ent-
wicklungsmaßnahme „Am Ackermannsbogen“ ein Nahwärmekon-
zept auf der Basis von Solarthermie um, bei dem ein saisonaler Heiß-
wasserspeicher von 5,7 Mio. m³ Fassungsvermögen die anfallende 
Wärme im Sommer für die Heizperiode speichert.
 
Der Erdspeicher ist in einem Lärmschutzwall am Rande des Bauge-
bietes eingebaut, die Wärmezentrale als Versorgungsfläche in un-
mittelbarer Nachbarschaft festgesetzt.

In den Jahren 2007 bis 2009 konnte das System den Wärmebedarf 
der Siedlung mit 30.400 m² Geschossfläche zu 38% bzw. 45% de-
cken; den Restwärmebedarf liefert das Münchner Fernwärmenetz. 
(BINE-Projektinfo 02/2011)
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DATENGRUNDLAGEN

Informationsgrundlagen zur solarthermischen Gewinnung von Wär-
me (und zur Photovoltaik, siehe Kapitel 4.3.2, 4.3.2) liegen in Form 
von jahreszeitlichen Strahlungskarten flächendeckend für die Bundesre-
publik Deutschland vor und können vom Fachplaner für die Kalkulation 
passiver und aktiver solarer Wärmegewinne genutzt werden.

Informationsgrundlagen zur Nutzung von erd- und geothermischer 
Wärme liegen mittlerweile ebenfalls für weite Teile Deutschlands vor; 
sie werden von verschiedenen Anbietern zur Verfügung gestellt.

Der Geologische Dienst NRW hat zum Beispiel in einer Studie flä-
chendeckend für das gesamte Land die notwendigen geowissen-
schaftlichen Basisdaten bis zu einer Tiefe von 100 m ausgewertet 
und darauf aufbauend das geowissenschaftliche Potenzial des Un-
tergrundes für die Nutzung mittels Erdwärmesonden ermittelt64.

In der Region Bodensee-Oberschwaben hat der zuständige Re-
gionalverband ein Gutachten „Hydrogeologische und geo-
thermische Grundlagen zur Nutzung der tiefen Geothermie/
Hydrogeothermie“65 mit dem Ziel beauftragt, vorliegende hydro-
geologische Erkundungsdaten und geowissenschaftliche Auswer-
tungen für den baden-württem ber gischen Anteil am Molassebe-
cken in einheitlicher, gut überschaubarer und unmittelbar nutzbarer 
Form für die Planung geothermischer Erkundungs- und Erschlie-
ßungsvorhaben zur Verfügung zu stellen.
 
 
 

64 Geologischer Dienst NRW: Erdwärme nutzen: Geothermiestudie liefert Planungsgrundlagen; 
www.gd.nrw.de/zip/a_pjgt01.pdf

65 Bertleff et.al. 2005.

Festsetzung einer Fläche für Ver- und Entsorgung (Erdspeicher) 

und informelle Darstellung Erdspeicher

§ 2 Art der baulichen Nutzung

(5) Die Fläche für Ver  und Entsorgung dient der Unterbringung 

der Wärmeversorgung für das Projekt der solaren Nahwärme.
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rechtundtechnikundbauplanung/_staedtebau/veroeffentlichungen/oeko/
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Sustainibility Center Bremen (Hrsg.) (2009): Leitfaden Klimaschutz in der 
städtebaulichen Planung. Bremen
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4.2 
Verringerung der ver-
kehrsbedingten CO2-
Emissionen und Schaf-
fung verkehrsarmer 
Siedlungsstrukturen

Rund 145,7 Mio. t THG (v.a. CO2) entstammen dem Straßenver-
kehr; dies entspricht fast 16% der THG-Gesamtemissionen in der 
Bundesrepublik Deutschland; hinzu kommen noch etwa 7,6 Mio. t 
THG aus den übrigen Verkehrsbereichen (Bahn-, Schiffs- und Flug-
verkehr) (UBA 48/2011).

Die Hälfte aller Pkw-Fahrten ist kürzer als 5 km, was 2005 14 Mio. t 
CO2-Emissionen entsprach, 2008 waren 90% aller Wege kürzer als 
25 km und die durchschnittliche Wegelänge aller Fahrten mit dem 
MIV betrug 15,6 km. Hierunter fallen viele Wege von Berufspend-
lern aus dem Umland in die Stadt oder Einkaufs- oder Freizeitwege 
aus der Stadt ins Umland (MiD 2008; siehe Tabelle 5). 

Dies sind Entfernungen, die sich, günstige Siedlungs- und Verkehrs-
strukturen vorausgesetzt, problemlos mit den Verkehrsmitteln des 
Umweltverbundes bewältigen lassen (Fuß- und Radverkehr, stra-
ßen- und schienengebundener ÖPNV). Durch eine günstige Anord-
nung der Quell- und Zielbereiche zueinander lässt sich nicht nur 
die Länge der Wege und damit der Verkehrsaufwand minimieren, 
sondern auch die Benutzung der Verkehrsmittel des Umweltverbun-
des fördern, insbesondere durch Berücksichtigung leistungsfähiger 
Trassen des ÖPNV. 

Siedlungs- und Verkehrsplanung verfügen über große Potenziale 
zur Verminderung der THG-Emissionen (UBA 05/2010): 

•	 Sofern es gelänge, die in den letzten Jahren stetig zugenomme-
nen täglich zurückgelegten Wege bis 2020 um 10% zu verkür-
zen, ließen sich damit 10 Mio. t CO2 einsparen.
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•	 Eine Verlagerung etwa der Hälfte der Autofahrten unter 5 km 
auf den Fuß- oder Radverkehr könnte 5,0 Mio. t CO2 einsparen.

•	 Eine Verdopplung des Anteils des ÖPNV zulasten des Autos 
würde noch einmal 2,6 Mio. t CO2 einsparen.

Die Verminderung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen lässt sich 
nicht allein auf technischem Wege erreichen, sondern es sind ver-
schiedene, gleichzeitig ineinander greifende Maßnahmen erforder-
lich (UBA 05/2010): 

•	 Beeinflussung des Bedarfs nach Verkehr und Verkürzung der 
Wegstrecken: Verkehrsvermeidung, 

•	 Verlagerung des Verkehrs auf umweltverträglichere Verkehrsträger: 
Verkehrsverlagerung,

•	 Bessere Auslastung der bestehenden Kapazitäten im Verkehr: 
Verkehrsoptimierung,

•	 Verringerung der spezifischen Emissionen der Fahrzeuge: 
Emissionsminderung.

In den letzten Jahren haben verschiedene Untersuchungen den 
Zusammenhang zwischen Siedlungsdichten, Nutzungszuordnung, 
ÖPNV-Trassen und Verkehrsmittelwahl nachgewiesen und gezeigt, wie 
mit dem Instrumentarium der Siedlungsplanung Einfluss auf den Ver-
kehrsaufwand und die Verkehrsmittelwahl genommen werden kann.

Klassisch sind die Untersuchungen von Newman und Kenworthy 
(1989), die u. a. erstmalig einen Zusammenhang zwischen Benzin-

TABELLE 5:        
DURCHSCHNITTLICHE WEGELÄNGE MIV NACH HAUPTZWECK 
DER WEGE UND STADT- UND GEMEINDETYP

Hauptzweck 
des Wegs

Kern- 
und 
Groß-
städte

Mittel-
städte

Klein-
städte

ländliche 
Gemein-
den

Gesamt

Arbeit 20,1 19,4 20,1 21 20,2

Dienstlich 14,8 22 22,4 24,3 20,5

Ausbildung 12,4 9,5 17,9 14,4 13,1

Einkauf 5,9 7,1 6,9 9 7,4

Erledigung 11,7 11,5 9,2 12,4 11,5

Freizeit 24,5 18,7 20,4 22,4 21,5

Begleitung 8,7 9,4 10,1 9,8 9,5

k. Angabe 6,2 3,2 - 30,8 18,1

Alle 15,6 14,4 15,1 16,9 15,6

Quelle: Eigene Auswertung nach MiD 2008

verbrauch und Stadtfläche (jeweils berechnet pro Person) herstell-
ten. Im Vergleich von Städten in Industrieländern schnitt der Typus 
der europäischen kompakten Stadt hinsichtlich des Benzinver-
brauchs pro Person am besten ab (siehe Abbildung 5 Kapitel 2.2.3).

Aufbauend auf dieser Analyse und diese kritisch evaluierend wur-
de in den folgenden Jahren der Einfluss verschiedener Faktoren auf 
Verkehrsaufkommen, Verkehrsmittelwahl und Treibstoffverbrauch 
in verschiedenen Untersuchungen analysiert, etwa

•	 Entfernung zwischen Wohngebieten und Stadtzentren,

•	 Größe der Siedlungsfläche,

•	 Nutzungsmischung,

•	 Lokale Infrastrukturversorgung,

•	 Siedlungsdichte,

•	 Entfernung zu den nächstgelegenen Trassen und Haltepunkten 
des ÖPNV,

•	 Parkplatzangebot,

•	 Leistungsfähigkeit des Straßennetzes,

•	 Soziale Klassifikation der Wohnquartiere.

Eine Übersicht über diese Untersuchungen findet sich bspw. bei 
Stead et.al. 2001.

Mittlerweile können die Zusammenhänge zwischen Siedlungs-
struktur, Siedlungsdichte, stadträumlicher Ausstattung etc. mit dem 
Verkehrsaufkommen, der Verkehrsmittelwahl und dem Benzinver-
brauch als gesichert betrachtet werden. Sie haben bspw. Eingang 
in Forschungsvorhaben und darauf aufbauenden Siedlungs- und 
Verkehrsplanungen gefunden66 (siehe auch Abbildung 15).

Dementsprechend steht neben dem siedlungsbezogenen Energie-
bedarf für Wärme und der klimaschonenden Erzeugung von Strom 
aus unterschiedlichen Quellen der verkehrsbezogene Energiever-
brauch im Fokus der Klimaschutzbemühungen auf den unterschied-
lichen räumlichen Ebenen. Daneben ist die Minderung der ver-

66 Verkehrliche Wirkungen einer dezentral-konzentrierten Siedlungsentwicklung – Entwicklung 
einer Methodik der Folgenabschätzung regionaler Siedlungskonzepte für die Regionalpla-
nung. Forschungsprogramm Stadtverkehr (FOPS) des Bundesministeriums für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung. Projektnummer 73.318 / 2003  
Region Hannover (Hrsg.) (2007): Auf den Standort kommt es an: Auswirkungen von 
kommunalen und privaten Planungsentscheidungen auf den Verkehr. Hannover: Region 
Hannover. Beiträge zur regionalen Entwicklung Nr. 111.
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kehrlichen Emissionen auch Gegenstand intensiver technologischer 
Forschungsarbeiten zur (Weiter-)Entwicklung energieeffizienter 
Fahrzeuge und hocheffizienter Antriebe.

Vor dem Hintergrund der strategischen Emissionsminderungsziele 
der Bundesrepublik und dem damit verbundenen Umbau des Ener-
giesystems lassen sich auch Herausforderungen für den Ausbau der 
Elektromobilität ableiten. Eine durch den WWF beauftragte Studie 
kommt zu dem Ergebnis, dass der Anteil elektrischer Antriebe an 
der Gesamtfahrleistung bis zum Jahr 2030 auf 7% und bis zum Jahr 
2050 auf 50% gesteigert werden sollte, bei gleichzeitiger Reduktion 
der Verkehrsleistung und des spezifischen Endenergieverbrauchs. 
Zudem sollte bis zum Jahr 2050 die Endenergiebedarfsdeckung 
vollständig durch erneuerbare bzw. emissionsarme Energieträger 
geleistet werden (Kirchner/Matthes 2009).

Auf Basis des aktuellen Strommixes haben Elektrofahrzeuge bis 
2030 derzeit keinen signifikanten CO2-Vorteil gegenüber effizienten 
konventionellen Fahrzeugen. Die Elektrifizierung des motorisierten 
Individualverkehrs ist daher nur dann sinnvoll, wenn der Strommix 
sich zugunsten erneuerbarer Energien ändert und die erforderliche 

Stromerzeugung CO2-neutral erfolgt. Langfristig besitzen Elektro-
fahrzeuge ein hohes Potenzial an Emissionsminderung, vor allem 
durch die Entwicklung und Diffusion hocheffizienter Antriebe und 
Akkus bei gleichzeitiger Kostendegression. Konventionelle Fahrzeu-
ge erreichen dagegen langfristig eine technisch bedingte Grenze der 
Effizienzentwicklung und können daher nur zu einem bestimmten 
Grad zu einer Senkung des CO2-Ausstoßes beitragen (UBA 2010).

Der Ausbau der Elektromobilität ist neben vielen technischen Her-
ausforderungen auch aus ordnungspolitischer Sicht zu behandeln. 
Die Nutzung ist besonders von der entsprechend ausgebauten In-
frastruktur abhängig, Abstellflächen mit geeigneten Ladesäulen 
werden sowohl für Automobile als auch für Pedelecs benötigt. Im 
öffentlichen Raum können spezielle Abstellflächen für Elektrofahr-
zeuge bisher kaum erschlossen werden, da eine spezielle Berücksich-
tigung in der Straßenverkehrs-Ordnung wie für schwerbehinderte 
Menschen (StVO §45 Abs. 1b Nr. 2) oder im Personenbeförde-
rungsgesetz wie für Taxis (PBefG §47 Abs. 3) nicht vorgesehen ist. 
Handlungsmöglichkeiten ergeben sich daher vor allem auf Flächen 
im kommunalen Besitz, wo spezielle Parkplätze für Elektrofahrzeuge 
in Verbindung mit Ladesäulen bereitgestellt werden können. Auch 
durch den Ausbau der Elektromobilität werden langfristig ein zu-
nehmend dezentrales Lastmanagement sowie leistungsfähige und 
intelligente Netze notwendig.

Ein wichtiger Ansatzpunkt zur Reduzierung verkehrsbedingter CO2-
Emissionen liegt in verkehrsplanerischen Maßnahmen; hierzu gehö-
ren bspw. folgende Handlungsansätze:

•	 Förderung Umweltverbund

•	 multimodale Verkehrsangebote 

•	 Fußverkehrsplanung (breite Fußwege, kurze Fußwege – keine 
Umwege) 

•	 Radverkehrsplanung (Radstreifen auf Straßen, 
Abstellmöglichkeiten) 

•	 ÖPNV-Planung (Netzplanung, Vorrangstellung, Bedienungshäu-
figkeit, Tarifgestaltung, Beschleunigungsprogramme, eigene Fahr-
spuren, energieeffiziente/ CO2-arme bzw. -freie Fahrzeugtechnik) 

•	 Optimierung des Straßen- und Schienenverkehrsnetzes

•	 Maßnahmen zur Lenkung der Verkehrsströme durch bauliche 
und infrastrukturelle Maßnahmen

•	 Vorrangsetzung für Schienennetzausbau und Schaffung neuer 
Haltepunkte

ABBILDUNG 15: 
VERKEHRSERZEUGUNG NEUER WOHNGEBIETE IM  
GROSSRAUM HAMBURG
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•	 flächendeckende Geschwindigkeitsbegrenzungen 

•	 Bewirtschaftung des Parkraumangebots

Diese Handlungsansätze werden hier nicht weiter behandelt. Hierzu 
liegt einen Vielzahl von Publikationen und Handreichungen vor, auf 
die in den Literaturhinweisen verwiesen wird.

Daneben bieten sowohl die konkrete Ausgestaltung der Siedlungs-
form als auch ihre räumliche Lage Ansatzpunkte für Energieein-
sparung und Verkehrsvermeidung (vgl. Scholz, Schröter, Wermuth 
1998; Rannow/Finke 2008), insbesondere durch 

•	 die Konzentration der Siedlung auf bestimmte Bereiche und die 
Ausrichtung der Verkehrsinfrastruktur (insbesondere ÖPNV) an 
diesen Bereichen;

•	 die vorsorgende Sicherung von Trassen und Standorten für 
Verkehrsinfrastruktur insbesondere der umweltfreundlicheren 
Verkehrsträger sowie von Umschlag- und Verteilzentren mit 
möglichst bi-/trimodaler Verkehrsanbindung (MKRO 2009).

ART DER MASSNAHME

Der Raum- und Siedlungsplanung werden mit Blick auf den Kli-
maschutz vor allem Handlungsmöglichkeiten im Bereich der Ver-
kehrsvermeidung und der Verkehrsverlagerung zugemessen. Hier-
zu können verschiedene Planungsstrategien verfolgt werden (UBA 
05/2010):

•	 Leitbild „Stadt und Region der kurzen Wege“ (siehe Abb. 16),

•	 Integration von Verkehrs- und Siedlungsplanung und 

•	 Abkehr von Straßenneubau.

Wesentlich für die Verfolgung des Leitbildes der Stadt und Region 
der kurzen Wege sind Dichte, Nutzungsmischung und attraktive öf-
fentliche Räume (Beckmann 2011).

Die städtebauliche Dichte von Siedlungsstrukturen bemisst sich ei-
nerseits in baulicher Dichte und andererseits in Einwohnerdichten. 

Zur Bestimmung der baulichen Dichte stehen in Deutschland drei 
Maßzahlen zur Verfügung, die Bebauungsdichte (bebaute Fläche 
je Flächeneinheit – Grundflächenzahl GRZ), die Nutzungsdichte 
(Geschossfläche bezogen auf die Grundstücksfläche – Geschoss-

ABBILDUNG 16: 
LEITBILD  
„STADT DER KURZEN WEGE“

Quelle: Verändert nach Wagner, Schwarzenauer 2002
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flächenzahl GFZ) und Baumassenzahl BMZ, die das Volumen der 
Baumasse je m2 Grundstücksfläche angibt. 

Moderne städtische Wohngebiete erreichen hohe bauliche Dichten 
mit einer GFZ von 1,2, modellhafte Standorte wie bspw. Freiburg 
Vauban 1,3 und Tübingen Südstadt sogar 2,0 (UBA 48/2011). 
Ländliche Wohnstandorte bleiben weit darunter und erreichen auch 
in den Ortskernen selten mehr als 0,6 bis 0,8. 

Im Hinblick auf eine Stadt der kurzen Wege ist die Einwohnerdichte 
von besonderem Interesse, da von ihr der wirtschaftliche Betrieb 
klimaschützender Verkehrssysteme abhängt: je mehr Einwohner in-
nerhalb der Einzugsbereiche leben, umso mehr Nutzer wird dieses 
System auch haben. 

Hier werden für modellhafte dicht bebaute und autoreduzierte 
Standorte Werte von 166 Einwohnern je Hektar vorgeschlagen 
(Apel 1997 nach  Beckmann 2011), Tübingen Südstadt erreicht 170 
Einwohner je Hektar. Derartige Einwohnerdichten setzen keinen 
Geschosswohnungsbau voraus, sondern können auch mit Einfami-
lienhäusern in der Form von Stadthäusern erreicht werden (bspw. 
Bremer Haus). Von diesem Typ eines Einfamilienhauses mit Gar-
tenland können etwa 65 bis 70 Gebäude je Hektar Nettobauland 
untergebracht werden (UBA 48/2011), was etwa 130 bis 150 Ein-
wohnern entspricht.

Nutzungsmischung im Städtebau bedeutet die räumliche Mischung 
unterschiedlicher und sich i. d. R. nicht gegenseitig störender städ-
tischer Nutzungen; hierzu zählen Wohnen, Arbeitsstätten (sowohl 
gewerblicher Natur als auch aus dem Dienstleistungsbereich), Ver-
sorgungs-, Bildungs-, Sozial-, Freizeit- und Kultureinrichtungen). 
Für die Reduzierung des Verkehrsaufwandes ist die Entfernung 
unterschiedlicher Nutzungen entscheidend, so dass sie komfor-
table mit dem Verkehrsverbund erreicht werden können (vorzugs-
weise zu Fuß und mit dem Rad). Dabei können unterschiedliche 
Mischungstypen umgesetzt werden, die sich mit den Begriffen Mi-
schung, Körnung, Trennung beschreiben lassen:

•	 Innerhalb eines Gebäudes (bspw. Wohnen, Ladengeschäfte, Büros)

•	 Auf einem Grundstück (bspw. zusätzlich kleine Handwerks-
betriebe im Hofbereich)

•	 Zwischen Grundstücken (Gebäude mit unterschiedlichen 
Hauptnutzungen)

•	 Innerhalb von Baublöcken, bspw. Straßenweise 
Nutzungsschwerpunkte

•	 Zwischen Baublöcken (gemischte Quartiere).

Schutzvorkehrungen an den Emissionsquellen ermöglichen heute 
in gewissem Umfang auch emittierende (Handwerks-)Betriebe in 
Wohngebieten unterzubringen, was im jeweiligen Einzelfall zu prü-
fen ist.

Mit der Strategie der Nutzungsmischung wird die indirekte Redu-
zierung des Verkehrsaufwandes verfolgt. Zum einen besteht für die 
Verkehrsteilnehmer vermehrt die Chance, ihr Ziel in der Nachbar-
schaft zu finden und es zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen. Zum 
anderen lassen sich die Wege mehrerer Ziele besser kombinieren; 
schließlich haben gemischt genutzte Quartiere den Vorteil, dass in-
nerhalb des Gebietes ein größeres Spektrum an Wegezwecken an-
fällt, was zu einem gleichmäßigeren Verkehrsstrom und damit auch 
einer besseren Auslastung für den öffentlichen Verkehr im Tagesver-
lauf führt. Den Einwohnern gemischt genutzter Quartiere eröffnet 
sich die Chance und die Wahlmöglichkeit, verkehrssparsam zu le-
ben, was den Bewohnern monofunktional genutzter Quartiere nur 
erschwert möglich ist. (Beckmann 2011)

Attraktive öffentliche Räume als Qualitätsmerkmal und als Stand-
ortfaktor der Städte sind in den letzten Jahren zunehmend in den 
Blickpunkt der fachlichen wie der öffentlichen Diskussion gekom-
men. „Attraktive öffentliche Räume sind das flankierende Element, 
das die Schaffung kurzer Wege erleichtert“ (UBA 48/2011); sie ver-
mindern den Bedarf der Einwohner, sie bei jeder Gelegenheit mit 
hohem Verkehrsaufwand zu verlassen. Gestaltungskriterien können 
Unverwechselbarkeit, Zugänglichkeit, Überschaubarkeit sein. Daneben 
stellen auch Nutzungs- und (temporäre) Aneignungsmöglichkeiten 
sowie Sicherheit wichtige Kriterien für Stadträume mit hoher Auf-
enthaltsqualität und geringem Verkehrsaufwand dar. 

Die Verfolgung des Leitbildes „Stadt bzw. Region der kurzen Wege“ 
erfordert die Abstimmung von Verkehrsplanung, Raumordnung 
(Landes- und Regionalplanung), Bauleitplanung, Umweltplanung und, 
im Hinblick auf die Ansiedlung von verkehrserzeugenden Betrieben, 
Wirtschaftsförderung und ihre Ausrichtung auf die umwelt- und klima-
politischen Ziele im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung. 

PLANUNGSVORGABEN

Maßnahmen zum Klimaschutz im Bereich des Verkehrs sind in ein 
internationales und nationales System von Zielen eingebunden. Auf 
der Ebene der EU formuliert das Weißbuch „Verkehr 2050“ die Ziele 
der EU-Kommission für eine zukünftige Europäische Verkehrspolitik 
bis zum Jahr 2050. Kernziele der Europäischen Verkehrspolitik sind:

•	 Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf Schiene und Was-
ser, Senkung der CO2-Emissionen und mehr Mobilität.
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•	 Verlagerung der Personenbeförderung bei Strecken ab 300 Kilo-
meter auf die Schiene bis 2050 um 50%

•	 Vermehrte Verlagerung des Güterverkehrs bis 2050 auf den 
Eisenbahn- oder Schiffsverkehr

•	 Senkung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen bis 2050 um  
60 Prozent.

Die Entwicklung des Verkehrs ist in ein räumlich differenziertes Sys-
tem von gestuften Fachplanungen integriert, das ausgehend von 
der Bundesverkehrswegeplanung und der Landesverkehrsplanung 
über die Regionalplanung die Entwicklung der Verkehrsnetze steu-
ert. Für die Verfolgung von Klimaschutzzielen zur Reduzierung der 
verkehrlichen THG-Emissionen ist auf regionaler Ebene insbesonde-
re die Integration der Siedlungsflächen in die Verkehrsnetze, insbe-
sondere hinsichtlich der leistungsfähigen Trassen des ÖPNV, sowie 
die Entwicklung kompakter, verkehrsoptimierter Siedlungsstruktu-
ren relevant; diese Entwicklungsstrategie kann unter dem Titel „Re-
gion der kurzen Wege“ zusammengefasst werden.

Grundlage für die Beurteilung von Maßnahmen zur Reduzierung 
der siedlungsbezogenen Verkehrsemissionen sind regionale und 
kommunale Verkehrsentwicklungspläne in Verbindung mit Klima-
schutz- und Energieversorgungskonzepten. Diese können in die 
regionale und kommunale Siedlungsplanung integriert und bei kon-
kreten Vorhaben zu Grunde gelegt werden. 

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER RAUMORDNUNG

Festlegungen (Ziele, Grundsätze) sowie Begründung

Die regionalplanerische Umsetzung des Leitbilds einer „Region der 

kurzen Wege“ zur Minderung des Verkehrsaufwandes und des da-
mit verbundenen THG-Emissionen umfasst im Wesentlichen folgen-
de Entwicklungsstrategien:

•	 Zentrenorientierte Entwicklungskonzepte, polyzentrische Raum-
strukturen, Innenentwicklung vor Außenentwicklung

•	 Ausrichtung der Siedlungsentwicklung an den Trassen des schie-
nengebundenen Personennahverkehrs

•	 Umbau eines linear auf einen Kern ausgerichteten Erschließungs-
systems des ÖPNV auf ein eng vermaschtes Erschließungsnetz 
(Entwicklung polyzentrischer Raumstrukturen zur Beschleuni-
gung siedlungsrandlicher Verbindungsbeziehungen)

•	 Regionalisiertes, nachhaltiges Siedlungsflächenmanagement

•	 Interkommunale Kooperation bei der Siedlungsentwicklung

•	 Siedlungsentwicklung in Großstadtregionen (Siedlungskerne mit 
mehr als etwa 300.000 Einwohner) durch Erweiterung zentraler 
Orte mit Bahnanschluss vorzugsweise an Bahnknoten 

•	 Verzicht auf Straßenneubau.

Derartige Strategien sind in Teilen bereits in den programmatischen 
Grundsätzen und Zielen vieler Landesentwicklungspläne und -program-
me verankert, wie die folgenden programmatischen Hinweise zeigen: 

Programmatische Hinweise zur Reduzierung des  

Verkehrsaufwands

Raum- und Siedlungsstruktur beeinflussen die Verkehrsleistung 

und damit auch den Energieverbrauch. Gleiches gilt für die Sied-

lungsdichte. Eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung 

und eine Verringerung der Flächenneuinanspruchnahme für 

Wohnbauzwecke, verbunden mit qualitätvollem verdichtetem 

Bauen im Bestand, tragen maßgeblich dazu bei, den Energiever-

brauch zu reduzieren.
 Quelle: LEP IV des Landes Rheinland-Pfalz 2008

Entsprechend dem Maßstab und der Aufgabe der Landesentwick-

lungsplanung zur Steuerung und Koordinierung der Raum- und 
Siedlungsentwicklung sind die Festlegung des zentralörtlichen Sys-
tems der Siedlungsstrukturen, die Orientierung der Siedlungsent-
wicklung an den leistungsfähigen Trassen des (schienengebunden) 
öffentlichen Nahverkehrs (SPNV, ÖPNV) oder Festlegungen zur 
vorrangigen Entwicklung von Innenentwicklungspotenzialen wie 
bspw. Baulücken oder Brachflächen grundlegend. Möglich sind auch 
Vorgaben zu Mindestsiedlungsdichten, die einer effizienten Energie- 
und Wärmeversorgung dienen. Hieraus lassen sich unterschiedliche 
Entwicklungsoptionen für die Städte und Gemeinden ableiten.

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg legt ein System 
zentraler Orte als Ziel fest, das aus Metropole Berlin, Ober- und 
Mittelzentren und Mittelzentren in Funktionsteilung besteht und die 
Festlegungen von Zentralen Orten in den Regionalplänen ersetzt. 

In der Begründung wird im Hinblick auf den Klimaschutz darauf hin-
gewiesen, dass durch die Bündelungswirkung des Systems der zen-
tralen Orte zur Reduzierung des Ausstoßes klimaschädlicher Gase 
beigetragen wird (Lenkung von Verkehrsströmen, Vermeidung 
Verkehrsaufkommen). Der Umweltbericht leitet aus der Bündelung 
eine Schonung ökologischer Ausgleichsräume „insbesondere zum 
Schutz des Klimas und zur Minderung der Folgen des Klimawandels 
und deren Anpassung“ ab sowie bei der Auswahl der Orte „sum-
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marisch gesehen eine geringere Weglänge“ bzw. tendenziell redu-
zierte Luftschadstoffbelastung (auch CO2). 

In neueren Landesentwicklungsplänen und -programmen wird 
durch entsprechende Festlegungen eine Siedlungsentwicklung, die 
über den Eigenbedarf hinausgeht, i. d. R. allein den klassifizierten 
zentralen Orten zugemessen. 

Mit der Festlegung wird die Konzentrations- und Bündelungsfunk-
tion des Systems der zentralen Orte konkretisiert. Hier bestehen 
bereits gut zugängliche Nahverkehrsangebote, die in der Fläche be-
stehende Abhängigkeit vom motorisierten Individualverkehr kann 

gemindert und ein Beitrag zur umwelt- und klimafreundlichen Ver-
kehrsgestaltung geleistet werden. 

Ziel zur Begrenzung der Siedlungsentwicklung

(1) Die Entwicklung von Siedlungsflächen, in denen auch Wohn-

nutzungen zulässig sein sollen (Wohnsiedlungsflächen), ist möglich

1. in Zentralen Orten ohne Gestaltungsraum Siedlung,

2. im in der Festlegungskarte 1 festgelegten Gestaltungsraum Siedlung,

3. in Nicht-Zentralen Orten durch Innenentwicklung sowie im 

Rahmen der zusätzlichen Entwicklungsoption,

4. innerhalb von Gemeinden mit einem festgelegten Gestal-

tungsraum Siedlung in Siedlungsbereichen außerhalb des Gestal-

tungsraumes Siedlung durch Innenentwicklung sowie im Rahmen 

der zusätzlichen Entwicklungsoption dieser Siedlungsbereiche.

(2) Die zusätzliche Entwicklungsoption nach Absatz 1 Nummer 

3 und 4 wird mit 0,5 Hektar pro 1.000 Einwohner (Stand 31. 

Dezember 2008) für einen Zeitraum von zehn Jahren für zusätz-

liche Wohnsiedlungsflächen festgelegt.
 Quelle: LEP Berlin-Brandenburg 2009

Das Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz, 2008 folgt eng 
dem Energie- und Klimaschutzkonzept des Landes und legt die fol-
gende Aufgabe für den LEP im Bereich Klimaschutz (nicht-verbind-
lich) fest:

Programmatische Hinweise zur energieeffizienten Siedlungsent-

wicklung

Konsequente planerische Unterstützung einer energiesparenden, 

integrierten Siedlungs- und Verkehrsentwicklung.
 Quelle: LEP IV des Landes Rheinland-Pfalz 2008

Die Einhaltung dieses programmatischen Leitbildes wird durch den 
Bezug auf ein Indikatorensystem zur nachhaltigen Raumentwick-
lung sichergestellt (wenngleich gerade im Bereich der klimarelevan-
ten CO2-Emissionen eine quantitative Festlegung fehlt) (vgl. Tabelle 6).

FESTLEGUNGEN ZUM SYSTEM DER ZENTRALEN ORTE,  
FREIRAUMVERBUND, GESTALTUNGSRAUM SIEDLUNG

TABELLE 6:        
KLIMASCHUTZBEZOGENE NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN DES LEP IV RHEINLAND-PFALZ (AUSZUG)

Zielbezug Handlungsfeld Indikator Rheinland-Pfalz

ist soll

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Ressourcennutzung 
und Klimaschutz

CO2-Emissionen je Einwohner 
(2005 in t Verursacherbilanz)

9,9 t reduzieren

Anteil erneuerbarer Energien (EE) am Brutto-
stromverbrauch (2005 in%)

7,9% steigern 
(mind. 30% EE bis 

2020 am Bruttostrom-
verbrauch)

Bodennutzung Flächeninanspruchnahme für Siedlung und 
Verkehr (2004–2007)

6,1 ha/Tag reduzieren

Quelle: LEP IV des Landes Rheinland-Pfalz vom 14.10.2008
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Konkretisiert wird dies durch eine Reihe von Zielen und Grund-
sätzen zur siedlungsstrukturellen Gliederung und zu den Entwick-
lungsmöglichkeiten der Gemeinden in unterschiedlichen Gebieten 
anhand der Vorgabe eines quantitativen Abwägungsrahmens für 
die Bevölkerungsentwicklung. 

Die auch aus Klimaschutzgründen relevante quantitative Reduktion 
der Flächenneuinanspruchnahme wird durch vier Ziele festgelegt, 
in denen den nachfolgenden Planungsträgern ein Flächenmanage-
ment und konkrete Hinweise zur Steuerung der Flächenentwicklung 
vorgegeben werden. Der weiterhin bestehende Siedlungsflächenbe-
darf soll im Zuge einer von der Regionalplanung gesteuerten regio-
nalen Flächenkreislaufwirtschaft bereitgestellt werden.

Landesplanerische Ziele zur quantitativen Steuerung  

der Siedlungsentwicklung

Z 31 Die quantitative Flächenneuinanspruchnahme ist bis zum 

Jahr 2015 landesweit zu reduzieren sowie die notwendige Flä-

cheninanspruchnahme über ein Flächenmanagement qualitativ 

zu verbessern und zu optimieren. Dabei ist der Innenentwick-

lung ein Vorrang vor der Außenentwicklung einzuräumen.

Die regionalen Planungsgemeinschaften und die Gebietskörper-

schaften leisten hierzu einen – an den regional unterschiedlichen 

Ausgangsbedingungen orientierten – Beitrag.

Z 32 In den Regionalplänen sind mindestens für die Ebene 

der vorbereitenden Bauleitplanung Schwellenwerte als Ziele der 

Raumordnung zur weiteren Wohnbauflächenentwicklung vor 

dem Hintergrund der absehbaren demografischen Entwicklung 

festzulegen. Diese Schwellenwerte sind unter Berücksichtigung 

der »mittleren Variante« der Bevölkerungsvorausberechnung 

des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz und bestehender 

Flächenreserven zu begründen.

Z 33 In den ländlichen Räumen ist eine über die Eigenent-

wicklung hinausgehende Wohnbauflächenausweisung auf 

solche Siedlungsschwerpunkte zu konzentrieren, die über eine 

dauerhaft gesicherte qualifizierte Anbindung im öffentlichen 

Personennahverkehr (Schienenverkehr und Buslinien) verfügen.

Z 34 Die Ausweisung neuer Wohnbauflächen sowie Ge-

mischter Bauflächen (gemäß BauNVO) hat ausschließlich in 

räumlicher und funktionaler Anbindung an bereits bestehende 

Siedlungseinheiten zu erfolgen. Dabei ist eine ungegliederte, 

insbesondere bandartige Siedlungsentwicklung zu vermeiden.
 Quelle: LEP IV des Landes Rheinland-Pfalz 2008

Regionalplanerische Ziele zur quantitativen Steuerung  

der Siedlungsentwicklung

Z (5)  Zur Sicherung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 

und einer ausreichenden Auslastung öffentlicher Verkehre sind 

beim Wohnungsbau folgende Mindest-Bruttowohndichten 

zugrunde zu legen:

-  Oberzentrum: 70 EW/ha

-  Mittelzentren: 60 EW/ha

-  sonstige Gemeinden im Verdichtungsraum und in der 

 Randzone des Verdichtungsraums: 50 EW/ha

-  Unter-, Kleinzentren im Ländlichen Raum i.e.S. und Gemeinden  

 im Verdichtungsbereich im Ländlichen Raum: 45 EW/ha

-  Sonstige Gemeinden im Ländlichen Raum: 40 EW/ha
 Quelle: Regionalplan Heilbronn-Oberfranken 2020, 2006

Auf der Ebene der Regionalplanung kann die Konkretisierung der-
artiger Ziele und Grundsätze bspw. durch die Festlegung von Sied-
lungsbereichen für allgemeine Siedlungszwecke, für Wohnzwecke, 
für gewerbliche Zwecke oder auch besondere Zweckbestimmungen 
erfolgen. Weitere Festlegungen zur Gestaltung der Siedlungsent-
wicklung wie bspw. zum Vorrang der Innen- vor der Außenentwick-
lung, zum regionalen Flächenmanagement u.v.m. können zur Steu-
erung der Inanspruchnahme der Siedlungsbereiche genutzt werden.

Dabei ist auch die Festlegung von Mindestsiedlungsdichten mög-
lich, die u. a. der Sicherung einer ausreichenden Auslastung öffent-
licher Verkehre dienen; derartige Festlegungen sind auf die jeweili-
gen regionalen Bedingungen abzustellen.

In der Begründung zu dieser Festlegung wird auf den Anwendungs-
rahmen in der Bebauungsplanung hingewiesen. Die Werte spiegeln 
zum einen die regionalen Wohnungsmarktbedingungen sowie auch 
die Zusammenhänge von begrenzten Flächenpotenzialen in den 
verdichteten Bereichen, Baulandpreise, Wohnwünsche und nach-
gefragten Wohnformen von Bauinteressenten und Wohnungssu-
chenden wider; zum anderen berücksichtigen sie die notwendige 
Auslastung von schienenorientiertem öffentlichem Nahverkehr und 
im ländlichen Raum auch das Spannungsverhältnis zwischen niedri-
geren Baulandpreisen und der notwendigen Tragfähigkeit von Inf-
rastrukturen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Werte flexibel 
angewendet werden können, da sie als Durchschnittswerte für die 
Gemeinde angesehen werden, d. h. es kann neben Gebieten mit 
etwas höheren Werten auch Gebiete mit niedrigeren Werten geben. 
(Regionalplan Heilbronn-Franken 2020, 2006)

Einen interessanten Ansatz für Metropolregionen verfolgt die Regi-

on Hannover mit der Einführung eines verkehrsbezogenen Analy-
setools, mit dem sich die verkehrlichen Wirkungen von Siedlungs-
flächenerweiterungen oder verkehrsrelevanten Einzelvorhaben 
entscheidungsvorbereitend untersuchen lassen. Zuvor sind mit Hilfe 
dieses Instruments zwei grundsätzlich unterschiedliche Entwick-
lungsszenarien „Noch mehr Zersiedelung“ vs. „Zentrale Orte wie-
der stärken“ hinsichtlich ihrer Verkehrswirkung untersucht worden; 
ausgewählte Ergebnisse sind Abbildung 17 zu entnehmen.
Es zeigt sich, dass die Einbindung neuer Entwicklungsvorhaben in 
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die die bestehenden Siedlungsflächen und die Anbindung an den 
Schienenpersonennahverkehr deutlich zu einer Reduzierung des 
Verkehrsaufkommens führen (siehe Abbildung 17 und Abbildung 18).

Regionalplanerische Grundsätze zur Nutzungszuordnung

G3.4-2 Die Siedlungsstruktur soll im Sinne einer nachhaltigen 

Regionalentwicklung so gestaltet werden, dass 

durch Orientierung der Wohnsiedlungsentwicklung an den 

Achsen des Schienenverkehrs eine verstärkte Inanspruchnahme 

des ÖPNV unterstützt wird, 

durch räumliche Zuordnung von Wohnen, Arbeiten, Versorgen, 

Erholen und Gemeinbedarf längerfristig günstige Vorausset-

zungen für eine verkehrsvermeidende und energieeinsparende 

Siedlungsstruktur geschaffen werden

G3.4-11 Unter Berücksichtigung der Verkehrserschließung, ins-

besondere durch den Umweltverbund (ÖPNV, Fußgänger- und 

Radverkehr) und der Auslastung von Versorgungseinrichtungen 

ist eine optimierte räumliche Zuordnung von Wohnen, Arbeiten, 

Erholen und Gemeinbedarfseinrichtungen sowie die Versorgung 

mit Dienstleistungen anzustreben. Dabei sollen bereits auf der 

Ebene der Bauleitplanung Verkehrskonzepte unter besonderer 

Berücksichtigung des Umweltverbundes entwickelt und umge-

setzt werden.
 Quelle: Regionalplan Südhessen 2010 – Entwurf

Grundsätze der Regionalplanung können weitere Strategieelemente 
einer „Stadt und Region der kurzen Wege“ thematisieren, bspw. 
die optimierte Zuordnung unterschiedlicher Nutzungen zueinander 
unter Berücksichtigung von Verkehrskonzepten.

Neben der Festlegung von Grundsätzen und Zielen zur Siedlungs-
flächenentwicklung bestehen grundsätzlich auch Möglichkeiten zur 
Aushandlung von Zielvereinbarungen zwischen der Raumordnungs-
behörde und den nachfolgenden Verwaltungsebenen über die Durch-
führung von Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Flächenpolitik etc.

Dieses Vorgehen hat in Baden-Württemberg das Regierungspräsi-
dium Tübingen gewählt und eine umfangreiche gemeinsam entwi-
ckelte Zielvereinbarung mit den Landratsämtern geschlossen. Zur 
„Reduzierung des Flächenverbrauchs“ ist dort die Anwendung 
von „Hinweisen für die Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbe-
darfsnachweise im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach  
§ 6 BauGB und nach § 10 Abs. 2 BauGB“ vereinbart, in denen ein 
Berechnungsverfahren zur Flächenbedarfsberechnung einheitlich 
vorgegeben wird. Adäquate Vereinbarungen sind auch mit Blick auf 
den Klimaschutz denkbar, bspw. im Zusammenhang mit Nachwei-
sen zur Erschließung von Baugebieten mit ÖPNV und zur Versor-
gung mit Infrastrukturen u. a.

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER KOMMUNALPLANUNG

Die entscheidenden Weichen für eine verkehrsarme und energieef-
fiziente Siedlungsentwicklung werden auf kommunaler Ebene mit 
der vorbereitenden Flächennutzungsplanung und der verbindlichen 
Bebauungsplanung gestellt. Daneben spielen verkehrslenkende 
Maßnahmen auf der Basis kommunaler Verkehrsentwicklungsplä-
ne, Nahverkehrspläne etc. für die konkrete Verkehrsgestaltung eine 
große Rolle.
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ABBILDUNG 17: 
VERGLEICH ZWEIER RAUMENTWICKLUNGSSZENARIEN UND IHRER VERKEHRLICHEN WIRKUNG FÜR DIE REGION HANNOVER
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ABBILDUNG 18: 
VERKEHRLICHE WIRKUNG ZWEIER SIEDLUNGSVORHABEN UND 
DREIER GROSSFLÄCHIGER EINZELHANDELSVORHABEN AUF DIE 
VERKEHRSMITTELWAHL

Zur Umsetzung des Leitbildes „Stadt der kurzen Wege“ mit dem 
stadtplanerischen Instrumentarium kann ein Bündel unterschiedli-
cher Maßnahmen (mit Überschneidungen zur Verkehrsplanung) 
verfolgt werden, mit der zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens 
und der damit verbundenen THG-Emissionen beigetragen werden 
kann (vgl. UBA 2010, Rodt et. al. 2010, Beckmann 2011):

•	 Begrenzung der Siedlungs- und Verkehrsflächenausdehnung,

•	 Konzentration der Siedlungsentwicklung auf die bestehen-
den Siedlungszentren und auf den schienengebundenen 
Personennahverkehr,

•	 Sicherung und engere räumliche Zuordnung der Funktionen 
Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Erholung (Nutzungsmi-
schung) zur Verkürzung der Distanzen und Vermeidung von 
Verkehr und verkehrsbedingten Emissionen („Stadt der kurzen 
Wege“),

•	 Ausweisung neuer Bauflächen nur im Zusammenhang mit einer 
gesicherten ÖPNV-Erschließung, 

•	 Berücksichtigung der schienengebundenen Erschließung für 
neue Gewerbe- und Industriegebiete, 

•	 Verkehrsvermeidung beim Siedlungsrückbau in Regionen mit 
starkem Bevölkerungsrückgang, bspw. durch vorrangigem Rück-
bau peripherer Standorte mit schlechter Zentrenanbindung,

•	 Minimierung der Länge der Siedlungsränder im Verhältnis zur 
Siedlungsfläche („Fraktalität“),

•	 Stärkung der Innenentwicklung,

•	 Förderung und Entwicklung innerstädtischen Wohnens durch 
•	 Vorrang Innenentwicklung, Verstärkung der Wohnfunktion in   
 monofunktional ausgerichteten Kernbereichen  
•	 Brachflächenaktivierung 
•	 Verdichtung bestehender Siedlungsstrukturen (Anpassung an   
 gestiegene Komfortansprüche, Generationenwohnen etc.),

•	 Verbesserung des städtischen Wohnumfeldes zur Steigerung der 
Attraktivität von innerstädtischem Wohnen, bspw.  
•	 Erhalt und Sicherung von Grün- und Freiflächen,  
 Qualifizierung innerstädtischer Freiflächen 
•	 Sicherung von wohnortnahen Infrastrukturen (Kindergärten,  
 Schulen, Einkaufsgelegenheiten…) 
•	 Schaffung/Sicherung wohnortnaher Gastronomie-,  
 Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen zur Senkung  
 des Verkehrsaufwandes für den Freizeitverkehr 
•	 (flächendeckend) Niedrig-Geschwindigkeitszonen, 

•	 Schaffung autofreier Quartiere  
•	 Schaffung von Stadträumen mit hoher Aufenthaltsqualität 
•	 Planung von Quartiersgaragen, Parkraummanagement,

•	 Mischung verträglicher Nutzungen (Arbeitsplätze, Einzelhan-
del, Wohnen); hierzu Erhalt bestehender gemischter Strukturen 
sowie Ergänzung fehlender bzw. unterrepräsentierter Nutzungen 
in monofunktional strukturierten Siedlungsbereichen,

•	 Konzentration von großen Verkehrserzeugern (z.B. großflächi-
gen Einzelhandelsbetrieben oder Fachmarktzentren, öffentliche 
Einrichtungen, große Arbeitsstätten u.ä.) im Nahbereich von 
Haltepunkten leistungsfähiger ÖPNV-Trassen, 

•	 Standortsteuerung für verkehrserzeugende Einrichtungen, 
bspw. Vermeidung von großflächigen Einzelhandelsstandorten 
an nicht integrierten Standorten, Ansiedlung von Unterneh-
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men mit hohem Güterverkehrsaufkommen an Standorten mit 
Gleisanschluss,

•	 Verzicht auf Straßenneubau. 

DARSTELLUNGEN, FESTSETZUNGEN

Verkehrsvermeidende klimaschützende Siedlungsentwicklung

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung empfiehlt sich zur Ver-
folgung des Leitbildes der „Stadt der kurzen Wege“ die Verfolgung 
einer Reihe von Maßnahmen:

•	 Überprüfung von Standorten für verkehrserzeugende Infra-
strukturen und Nutzungen sowie der Siedlungsflächenreserven 
im Hinblick auf die verkehrlichen Auswirkungen – Verkehrs-
aufwand, Verkehrsemissionen, Lage zu den Haltepunkten des 
ÖPNV

•	 Ermittlung und Berücksichtigung von Innenentwicklungspoten-
zialen – Baulücken, Brachflächen, Nachverdichtungspotenziale 

•	 Vorsorge für die Bestandssicherung und Entwicklung nutzungs-
gemischter Bauflächen

•	 Vorsorge für die Sicherung und Entwicklung von siedlungsbezo-
genen Freiräumen (Grünflächenausstattung) und Infrastrukturen 
(Standorte)

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes hat die Stadt Frei-
burg im Breisgau zum Anlass genommen, im Kontext der kommu-
nalen Anstrengungen zum Klimaschutz die zukünftige Siedlungs-
entwicklung grundsätzlich hinsichtlich Umfang und räumlicher 
Konkretisierung zu überprüfen. Die Neuaufstellung des FNP wurde 
in Freiburg/Breisgau mit einem intensiven, moderierten öffentlichen 
Kommunikationsprozess begleitet.

Ausgehend von der Entwicklung neuer Leitziele wurde für den Ent-
wurf des FNP 2020 eine vielstufige Alternativenprüfung potenziel-
ler Bauflächen durchgeführt, in deren Verlauf kontinuierlich die am 
besten geeigneten Siedlungsflächen ausgewählt, die weniger geeig-
neten verworfen und die Abgrenzungen der verbleibenden Flächen 
optimiert wurden. Dabei wurden u. a. auch die im alten FNP dar-
gestellten, aber noch nicht in Anspruch genommenen Bauflächen 
einer Neubewertung unterzogen. 

Prüf- und Auswahlkriterien für eine klimaschonende  

Siedlungsentwicklung

Die Auswahl der zur Deckung des prognostizierten Flächenbe-

darfs am besten geeigneten Flächen für die zukünftige Entwick-

lung von Freiburg im Breisgau erfolgte nach folgenden Kriterien:

•	 Grundsätze der Bauleitplanung (§§ 1 Abs. 4 bis 7, 1a BauGB),

•	 regionalplanerische Festlegungen, fachplanerische Anforderungen,

•	 ökologische Risikoanalysen im Rahmen der Umweltprüfung,

•	 aus den kommunalen Leitzielen abgeleitete Kriterien,

•	 städtebauliche Kriterien (insbes. Innenentwicklung vor Außen- 

 entwicklung, Arrondierung, Vermeidung von Zersiedelung,  

 Entwicklung und Stabilisierung sozialräumlicher, technischer  

 und versorgender Strukturen in den Stadt- und Ortsteilen,  

 Stärkung der Stadtteil- und Ortszentren, Entwicklung an  

 vorhandenen ÖPNV-Achsen)

•	 kommunale Planungen und Zielsetzungen (Entwurf Verkehrs- 

 entwicklungsplan, Entwurf Landschaftsplan, Kleingartenent- 

 wicklungsplan, Generalentwässerungsplan, Sportentwicklungs- 

 plan, Märkte- und Zentrenkonzept, Stadtteilentwicklungspläne).
 Quelle: Stadt Freiburg im Breisgau: Drucksache G 05108 Betreff: Aufstellung des neuen  
 Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan. hier: Beschlussvorlage Fest-
 legung der Eckpunkte für den Entwurf des Flächennutzungsplans 2020. Vom 02.06.2005

In der Stadt Greifswald wirken verschiedene Konzepte, Pläne, Sat-
zungen im Hinblick auf CO2-Reduzierung und Klimaschutz eng zu-
sammen. Im Bezug auf Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sind 
positive Wechselwirkungen zwischen den beiden von der Bürger-
schaft der Stadt beschlossenen Konzepten Teilfortschreibung des 
Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK 2005) zum FNP 
zur Wohnbauflächenentwicklung, CO2-Reduzierung im Verkehr als 
Teil des Klimaschutzkonzeptes und der Radverkehrsplan unter der 
Prämisse der CO2-Minderung interessant. 

Die Teilfortschreibung des ISEK (2007) reagiert auf den demogra-
phischen Wandel mit einer Priorisierung der bislang zu großzügig 
bemessenen Bauflächenreserven des Flächennutzungsplans. Hierbei 
stehen die Kriterien einer nachhaltigen Stadtentwicklung im Vor-
dergrund, v. a. spielt das Prinzip der „Stadt der kurzen Wege“ eine 
zentrale Rolle. 

Im Ergebnis werden insbesondere großflächige, zentrumsferne Bau-
flächenreserven in der Prioritätenliste hinten an gestellt, zentrums-
nahe Reserveflächen, v.a. Brachflächen, erhalten im Sinne einer För-
derung der Innenentwicklung erste Priorität.

Die Konzentration der Siedlungsentwicklung auf den zentrums-
nahen Bereich schafft gute Voraussetzungen für die CO2-Minde-
rungsstrategien im Verkehrssektor. Zur Zielerreichung entwickelt 
das Klimaschutzkonzept 2010 der Stadt Greifswald in Fortschrei-
bung des Verkehrsentwicklungsplanes ein Maßnahmenpaket für 
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die Handlungsfelder Radverkehr (parallele Aufstellung des Radver-

kehrsplans), ÖPNV und motorisierter Individualverkehr, mit dem 
im Vergleich zum Trendszenario eine CO2-Minderung im Verkehrs-
bereich um 17% zu erreichen ist.

Zur Unterstützung des Ausbaus der Elektromobilität und ihrer Ver-
sorgung mit emissionsfrei hergestelltem Strom kommt die räum-
lich verknüpfte Darstellung von erneuerbare Energie-Anlagen mit 
Flächen für den parkenden Verkehr in Frage; besonders geeignet 
sind P+R-Anlagen, wie das Beispiel der Stadt Freiburg im Breisgau 
demonstriert.

Vorteile dieser Überlagerung sind:

•	 Versorgung von Elektrofahrzeugen mit emissionsfrei hergestell-
tem Strom

•	 Verschattung der Stellplätze

•	 Verbesserung der Aufenthaltsqualitäten in der Innenstadt

•	 Förderung des Umweltverbundes 

Wohnbauflächenentwicklungsplan der Stadt Greifswald  

(Prioritätenfestlegung 2007), Ausschnitt

Überlagernde Darstellung einer P+R-Anlage mit  

Sonderbauflächen für Photovoltaikanlagen

1. Priorität – Flächen entsprechen Kriterien einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung (orange),

2. Priorität – Flächen entsprechen grundsätzlich den Zielkriteri-

en, nach Abwägung aller Gesichtspunkte jedoch nicht vorran-

gig; können weiter verfolgt werden soweit zahlreiche Flächen 

erster Priorität nicht entwickelt werden können bzw. wenn der 

zukünftige Wohnungsbedarf deutlich über den ISEK-Prognose-

annahmen liegt (gelb) 

3. Priorität – nicht weiter zu verfolgen, aus heutiger Sicht kein 

Bedarf, dezentrale Lage, aufwändige Erschließung (grün).

Bereits rechtskräftige oder realisierte B-Pläne ohne/mit Reserven 

(grau umrandet bzw. rot)
 Quelle: Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Universitäts- und Hansestadt 
 Greifswald (I-SEK 2005), Teilfortschreibung (2007)

 GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DEN KLIMASCHUTZ IN DER RAUM- UND SIEDLUNGSENTWICKLUNG 4.2

MOBILITÄT

Q
ue

lle
: F

lä
ch

en
nu

tz
un

gs
pl

an
 2

02
0 

de
r 

St
ad

t 
Fr

ei
bu

rg
 im

 B
re

is
ga

u.
 

St
ad

t 
Fr

ei
bu

rg
 im

 B
re

is
ga

u 
/ 

St
ad

tp
la

nu
ng

sa
m

t



84

BEBAUUNGSDICHTE UND NUTZUNGSMISCHUNG 

Zur Steuerung von Bebauungsdichten und zur Förderung der Nut-
zungsmischung können auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 
die Möglichkeiten zur Darstellung der Art der baulichen Nutzung 
sowie des Maßes der baulichen Nutzung eingesetzt werden, wenn-
gleich letzteres auf dieser Planungsebene im Allgemeinen unüblich ist. 

Im Nachbarschaftsverband Karlruhe (NVK) erfolgt eine derartige 
Darstellung für die zukünftige Entwicklung neuer Baugebiete ent-
lang der Straßenbahn- und Stadtbahnachsen. Verfolgt wird die 
bauliche Verdichtung um Straßen- und Stadtbahnhaltestellen aus 
raumordnerischen, verkehrsplanerischen sowie verkehrsökonomi-
schen und -ökologischen Gründen. Ziele sind

•	 Vermeidung des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) 

•	 Verlagerung möglichst vieler MIV-Anteile auf den ÖPNV 

•	 räumliche Entwicklung und Siedlungsplanung durch 
Stadtbahnlinien

•	 Achsen-Zentrensystem

•	 Reduzierung des Flächenverbrauchs

•	 Bereitstellung gut erschlossener Bauflächen

•	 Vermeidung isoliert liegender neuer Siedlungseinheiten

•	 Gute und schnelle Erschließung publikumsintensiver Einrichtungen

•	 Vermeidung unnötiger Buszubringerkosten im Hinblick auf einen 
wirtschaftlichen und komfortablen Straßen- und Stadtbahnbetrieb

Das Dichtemodell für den NVK bezieht sich auf bestehende und 
geplante Straßen- und Stadtbahnhaltestellen und die Wohnbauflä-
chen des FNP. 

Die Zuordnung des jeweiligen Siedlungstyps zu den Wohnbau-
flächen beruht auf der Fahrzeit von der Innenstadt Karlsruhe zur 
betreffenden Haltestelle des Siedlungsgebietes. So sollen bei einer 
Fahrzeit von weniger als 20 Minuten Wohnbaugebiete, die im Ein-
zugsbereich von 300 m Luftlinie (ca. 400 m Fußweg) zur Haltestel-
le liegen, keinen geringeren Siedlungstyp als B aufweisen. Für alle 
Wohnbauflächen innerhalb der Einzugsbereiche der Straßen- und 
Stadtbahnhaltestellen im gesamten Gebiet des Nachbarschaftsver-
bandes sollte mindestens Siedlungstyp C gewählt werden.

Neben der Darstellung von Bauflächen gemäß § 1 Abs. 1 BauN-
VO besteht die Möglichkeit zur weitergehenden Konkretisierung 
der Nutzungsart durch die Darstellung von Baugebieten gemäß § 1 
Abs. 2 BauNVO. Eine Gemeinde kann damit bereits auf der Ebene 
der Flächennutzungsplanung durch die Darstellung von Gemischten 
Bauflächen bzw. Misch- und Kerngebieten (mit Einschränkungen 
auch Dorfgebieten) deutlich machen, in welchen Teilbereichen eine 
nutzungsgemischte Entwicklung beabsichtigt ist bzw. beibehalten 
werden soll, etwa im Einzugsbereich der Haltestellen des SPNV.

Beide Darstellungsmöglichkeiten nutzt der FNP der Bundeshaupt-
stadt Berlin. Hier erfolgt eine Differenzierung der Bauflächen 
entsprechend der bestehenden und angestrebten Nutzung und 
differenziert nach den typischen Bebauungsdichten in den verschie-
denen städtischen Teilräumen. Diese Darstellungen gelten nicht nur 

Sied-
lungstyp

Orientierungswert Angestrebter  
Mindestwert  
Geschossflächen-
zahl (GFZ)

Wohnungsdich-
te (Wohnung 
je ha Brutto-
bauland)

Geschoss-
flächenzahl 
(GFZ)

A 80 1,2 1,1

B 65 1,0 0,9

C 45 0,8 0,7

D 30 0,6 0,4

Quelle: UBA 48/2011 nach http://nachbarschaftsverband.karlsruhe.de/1c5.pdf (abgerufen 
am 18.11.2011). TK 100 © (Landesvermessungsamt Baden-Württemberg 
(http://www.lv-bw.de) vom 21.11.2001, AZ.: 2851.2-A/264

Dichtemodell zur Siedlungsentwicklung
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für neue Bauflächen sondern auch für Entwicklungen innerhalb der 
Bestandsgebiete auf Baulücken, bei Ersatzmaßnahmen etc. 67.

Für eine verkehrsvermeidende klimaschützende Siedlungsentwick-
lung im Sinne des Leitbildes der „Stadt der kurzen Wege“ zur  
Reduzierung verkehrsbedingter THG-Emissionen stehen in der  
Bebauungsplanung insbesondere folgende Maßnahmen im Vor-
dergrund:

•	 Nutzungsdichte

•	 Nutzungsmischung

•	 Infrastruktur- und Freiraumausstattung

67 Eine nähere Erläuterung der Darstellungen findet sich in Bundeshauptstadt Berlin 2009, 
Flächennutzungsplan Berlin. Erläuterung der Darstellungen.

•	 Infrastrukturen für verkehrsarme Quartiere.

Planerische Ansatzpunkte für Nutzungsmischung in der Bebauungs-
planung bestehen vor allem in (Bunzel; Hinzen 2000, S. 40):

•	 Horizontale und vertikale Verteilung und Zuordnung der Nutzungen

•	 Körnigkeit der Nutzungen

•	 Regelungen zur Zulässigkeit bzw. zum Ausschluss bestimm-
ter Betriebsarten im Zusammenhang mit wohnverträglichen 
gewerblichen Nutzungen

•	 Vorgaben zur baulichen Dichte und zur Störanfälligkeit einzelner 
Nutzungen untereinander und zu Lösungsmöglichkeiten poten-
zieller Konflikte

•	 Steuerung der Entwicklung und dem Ausbau von sozialen, kultu-
rellen und Freizeitangeboten sowie Versorgungsmöglichkeiten

•	 Art, Größe und Verteilung der öffentlichen Freiflächen und 
Regelungen zu privaten Freiflächen

•	 Vorgaben zur Erschließung und zur Unterbringung des ruhenden 
Verkehrs

Beispielhafte Modellvorhaben für gemischt genutzte und ver-
kehrseffiziente Siedlungsentwicklungen sind in den letzten Jahren 
an verschiedenen Orten entstanden, wobei die Vorhaben Freiburg 
Vauban und Tübingen Südstadt besonders hervorzuheben sind (sie-

he hierzu u. a. UBA 48/2011).

Aufgrund der rechtlichen wie auch physischen Bestandsbindung 
wird eine sich ändernden Planungspolitik im Siedlungsbestand erst 
über einen längeren Zeitraum wirksam. Hier bieten vor allem die 
über längere Zeiträume gewachsenen, zentralen Stadtgebiete mit 
ihren häufig noch bestehenden, unterschiedlichen Nutzungsmög-
lichkeiten und auch den eingelagerten reaktivierbaren Altstandor-
ten in zentralen Lagen gute Voraussetzungen für eine Wiederbele-
bung nutzungsgemischter Quartiere (Bunzel; Hinzen 2000, S. 39). 
Hier können die bestehenden Strukturen häufig noch gesichert und 
wieder entwickelt werden. Weitere Hinweise hierzu gibt das For-
schungsvorhaben „Nutzungsmischung im Städtebau“68.

Deutlich schwieriger stellt sich die Lage in den zahlreichen, ins-
besondere seit den 50er Jahren entstandenen, monofunktional 
strukturierten Baugebieten dar, die, dem Leitbild „Stadt der kurzen 
Wege“ folgend, funktional und teilweise auch baulich umstruktu-
riert werden müssten. Hier bestehen Handlungsansätze vor allem in 

68  BMVBS/BBR 2000): Nutzungsmischung im Städtebau – Endbericht. Werkstatt: Praxis Heft 
2/2000. Bonn.

Darstellung nutzungsgemischter und kompakter Bauflächen 
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planerisch steuernden Eingriffen in den laufenden Nutzungsprozess, 
bspw. im Zuge des Leerstandmanagements und Baulückenmana-
gements in Wohnsiedlungen oder älteren Gewerbegebieten, im 
Alltagsgeschäft der Stadtraumentwicklung und zu vielen anderen 
Gelegenheiten – Stadtumbau en passant. 

Umstrukturierungsprozesse in Bestandsgebieten sind oftmals gera-
de bei dem o.g. Quartierstypus eng mit dem Lebenszyklus der Nut-
zer gekoppelt, so dass hier auch vom Lebenszyklus der Quartiere 
gesprochen werden kann. Hinweise zum Management derartiger 
Prozesse liefert bspw. die BMBF-Fördermaßnahme REFINA69.

Im Neubaubereich zeigt die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 
Karlsruhe-Neureuth, wie sich Ansätze zur effizienten verkehrlichen 
Erschließung und zur Nutzungsmischung verknüpfen lassen. 

Auf einem ehemaligen Kasernengelände ist eine städtebauliche Um-/
Wiedernutzung beabsichtigt. Entsprechend der städtischen Vorgaben 
sollen hier im Zielkontext einer „nachhaltigen“ Stadtentwicklung at-
traktive Wohnbauflächen und Gewerbeflächen geschaffen werden. 

An verkehrsvermeidenden klimarelevanten Aspekten behandelt der 
Bebauungsplan den Anschluss des Gebietes an den lokalen ÖPNV: 
insbesondere die Anlage einer neuen Straßenbahntrasse – in der 
Planzeichnung des Bebauungsplans gesichert über eine „Freihal-
tetrasse“ (Nachrichtliche Darstellung der Linie). Weiterhin ist eine 
Radwegeerschließung und -anbindung des Gebietes an eine City-
Radroute geplant – mit einem planerischen Niederschlag in der Fest-
setzung von Geh- und Radwegen sowie verkehrsberuhigten Bereichen. 

Die Erschließung des Gebietes ist, auch über die Vorgaben des Be-
bauungsplans hinaus, vertraglich zwischen Stadt und Entwicklungs-
träger vereinbart.

Weitere Möglichkeiten zur stadtplanerischen Einflussnahme auf den 
Verkehrsaufwand bestehen in der Schaffung der räumlichen Voraus-
setzungen für verträgliche Parkierungssysteme wie bspw. Quartiers-
garagen, Tiefgaragen etc., wie dies im Beispiel der Entwicklungs-
maßnahme „Am Ackermannsbogen“ in der Landeshauptsstadt 
München gezeigt wird. 

Über entsprechende Festsetzungen wird sichergestellt, dass der 
Stellplatzbedarf, der sich aus der bayerischen Bauordnung ergibt, in 
Tiefgaragen nachgewiesen wird und der Straßenraum somit weit-
gehend frei von parkierenden Fahrzeugen bleibt (die gleichwohl an 
verschiedenen Stellen verbleiben).

69 Nachfrageorientiertes Nutzungszyklusmanagement – ein neues Instrument für die Flächen 
sparende und kosteneffiziente Entwicklung von Wohnquartieren. 

 http://www.refina-info.de/de/projekte/anzeige.phtml?id=3133.

Freigehaltene Trasse für die Erschließung des Gebietes mit der 

Straßenbahn

Begründung: 

4.3.1 ÖPNV

Über den Knoten Linkenheimer Landstraße/Blankenlocher Weg soll 

mittelfristig eine Straßenbahn in das Gebiet hinein geführt werden.

Die Straßenbahntrasse wird in einem eigenen Planfeststellungs-

verfahren rechtlich gesichert. Der Bebauungsplan hält dafür eine 

breite Freihaltetrasse als Verkehrsgrün mit beidseitigen Bäumen 

vor. Die Trasse ist so konzipiert, dass eine Verlängerung der 

Linie nach Norden möglich ist.

Die Schallimmissionen aus Schienenverkehr wurden im schall-

technischen Gutachten beispielhaft untersucht. Gegebenenfalls 

erforderliche Lärmschutzmaßnahmen an Gleis und vorhandenen 

schutzwürdigen Nutzungen sind im Planfeststellungsverfahren 

zu behandeln. Für geplante schutzwürdige Nutzungen werden 

präventiv passive Schallschutzmaßnahmen vorgesehen.

Im Bereich des Ortszentrums ist eine Bushaltestelle vorgesehen, 

die später auch das Umsteigen von Bahn in Bus ermöglicht.
 Quelle: Stadt Karlsruhe | Liegenschaftsamt | Stadtplanungsamt 2011: Bebauungsplan   
 „Nördlich des Blankenlocher Weges, Kirchfeld-Nord“, Karlsruhe-Neureuth
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DATENGRUNDLAGEN/ METHODEN/  
BEURTEILUNGSMASSSTÄBE

In der Verkehrsplanung sind netzbasierte Verkehrsmodelle bewährte 
und belastbare Grundlagen für Entscheide zur Steuerung und Weiter-
entwicklung des Verkehrsnetzes. Als Ergebnisse dieser Modelle können 
neben Prognosen des zukünftigen Verkehrsaufkommens auch Anga-
ben zu den erwartbaren Schall- und Luftschadstoffemissionen und so-
mit auch die Klimaauswirkungen ermittelt und als Entscheidungsgrund-
lage zwischen verschiedenen Alternativen herangezogen werden. 

Die aus dem Straßenverkehrswesen hervorgegangenen Verkehrs-
modelle lassen sich durch Szenarien zur Auswirkung von Siedlungs- 
und Vorhabensplanungen erweitern. Auch dies gehört zu den Stan-
dardverfahren der Verkehrsplanung. 

Während sich (punktuelle) Einzelvorhaben gut abbilden lassen, lassen 
sich verkehrliche Wirkungen einer flächenmäßigen Veränderung der 
Siedlungsstruktur nicht so gut integrieren. Hierzu wurden die in dem 
Forschungsvorhaben „Verkehrliche Wirkungen einer dezentral-kon-
zentrierten Siedlungsentwicklung“ (siehe FN 66) vorhandenen Ver-
kehrsmodelle (z.B. VISEM/VISUM) mit GIS-Systemen gekoppelt, 
die besonders gut geeignet sind, siedlungsstrukturelle Gegebenhei-
ten datenstrukturell abzubilden. Da sie von vielen Planungsebenen 
routinemäßig eingesetzt werden, liegt hiermit ein Analysewerkzeug 
vor, das siedlungsstrukturelle Änderungen verkehrlich und mit Be-
zug auf den Klimaschutz untersuchen kann. Das Tool liegt unter der 
GNU General Public License zur Nutzung mit dem GIS ArcGis der 
Fa. Esri vor (Bohnet et.al. 2006).

Viele der Planungsprinzipien einer klimaschonenden und verkehrs-
vermeidenden Siedlungsplanung werden auch im Zusammenhang 
mit Strategien zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und 
für ein nachhaltiges Flächenmanagement diskutiert, bspw. im 
BMBF-Forschungsschwerpunkt REFINA. Dort finden sich vielfälti-
ge Tools, Hinweise und Vorschläge zur Umsetzung einer flächen-
sparenden Siedlungsflächenpolitik, die grundsätzlich auch im Zu-
sammenhang mit dem Klimaschutz übernommen werden können. 
(www.refina-info.de)

SYNERGIEN/ KONFLIKTE

Maßnahmen zur Reduzierung der verkehrsbedingten THG-Emissio-
nen dienen grundsätzlich auch der Verbesserung der Umweltsituati-
on und der Lebensqualität in den Städten. An erster Stelle sind hier 
die Reduzierung von Lärmbelastungen und die Verbesserung der 
Luftqualität sowie die Erhöhung der Verkehrssicherheit und damit 
die Erhöhung der Wohnumfeldqualität zu nennen. 
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Wege. Gutachten im Kontext der Biodiversitätsstrategie. 
Umweltbundesamt (Hrsg.): Dessau-Roßlau (= Texte). 
Online verfügbar unter:
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/4151.html

Rodt, Stefan u. a. (2010): CO2-Emissionsminderung im Verkehr in Deutsch-
land. Mögliche Maßnahmen und ihre Minderungspotenziale. Ein Sachstands-
bericht des Umweltbundesamtes. 
Umweltbundesamt (Hrsg.): Dessau-Roßlau (= Texte).
Online verfügbar unter:
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/3773.html

Einig, Klaus (2006): Verkehrsfolgenabschätzung in der Regionalplanung: ein 
Leitfaden zur Nutzung von Verkehrsmodellen: Forschungsprojekt „Ver-
kehrliche Wirkungen einer dezentral-konzentrierten Siedlungsentwicklung 
-. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS); 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung (BBR) (Hrsg.): Bonn: Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung. 
Online verfügbar unter: http://www.bbsr.bund.de/nn_23470/BBSR/DE/Vero-
effentlichungen/BMVBS/WP/1998__2006/2006__Heft46__DL,templateId=ra
w,property=publicationFile.pdf/2006_Heft46_DL.pdf

Region, Hannover (2007): Auf den Standort kommt es an: Auswirkungen von 
kommunalen und privaten Planungsentscheidungen auf den Verkehr. Hanno-
ver: Region Hannover (= Beiträge zur regionalen Entwicklung).
Online verfügbar unter: http://www.vsl.tu-harburg.de/Archiv/ Auf_den_
Standort_kommt_es_an.pdf.

Bohnet, Max; Gutsche, Jens-Martin; Menze, Axel (2006a): 
Verkehrliche Wirkung unterschiedlicher Siedlungsmuster. Modellhafte Ab-
schätzungen am Beispiel der Region Hannover. Hamburg: European Centre 
for Transportation and Logistics, Techn. Univ. Hamburg-Harburg (= ECTL 
working paper, Teil 31).
Online verfügbar unter: http://www.vsl.tu-harburg.de/Archiv/ wp/ECTL_
Working_Paper_31.pdf

Bohnet, Max; Gutsche, Jens-Martin; Menze, Axel (2006b): Verkehrswirk-
samkeit von Regionalplänen. Modellhafte Abschätzungen am Beispiel des 
Regionalen Raumordnungsprogramms der Region Hannover. Hamburg (= 
ECTL working paper, Teil 32).
Online verfügbar unter:
http://www.vsl.tu-harburg.de/Archiv/ wp/ECTL_Working_Paper_32.pdf

Kommunale Planung
Bunzel, Arno; Hinzen, Ajo (2000): Arbeitshilfe Umweltschutz in der Bebau-
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Roßlau
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Online-Publikation 03/2011
Online verfügbar unter:
http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_28646/BBSR/DE/Veroeffentlichun-
gen/BMVBS/Online/2011/ON032011.html
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4.3 
Räumliche Standort-  
und Trassenvorsorge  
und -sicherung für eine  
kl imaverträgl iche  
Energieversorgung

An den bundesdeutschen Treibhausgasemissionen hat die Stromer-
zeugung heute einen Anteil von rund 37% (UBA 2012; vgl. Kapitel 

2.2.1) und stellt damit deren größte Verursacherquelle dar. Entspre-
chend der energiepolitischen Ziele der Bundesregierung (siehe Ka-

pitel 2.3) werden sich in den nächsten Jahren/Jahrzehnten erheb-
liche Änderungen im Bereich der Stromerzeugung, -verteilung und 
-speicherung vollziehen (müssen). Im Zeitraum von 2000 bis 2010 
stieg allein beim Bruttostromverbrauch der Anteil der erneuerbaren 
Energien von 6,4% auf rund 17% (BMU, 2011) und beim gesam-
ten Endenergieverbrauch zwischen 1998 und 2008 von 3,3% auf 
9,6%; die erneuerbaren Energien sollen zukünftig die wesentliche 
Grundlage der Strom- und Wärmeversorgung werden. Bis spätes-
tens zum Jahr 2020 soll sich ihr Anteil auf mindestens 35% erhöhen 
(BMU, 2011). 

Das UBA geht in seiner Studie „Energieziel 2050: 100% Strom aus 
erneuerbaren Energien“ davon aus, dass eine vollständig auf rege-
nerativen Energien basierende Stromversorgung bis zum Jahr 2050 
technisch möglich ist, ökonomische Vorteile bietet und die Versor-
gungssicherheit auf dem hohen heutigen Niveau gewährleisten 
kann (UBA, 2010). Eine vergleichbare Einschätzung zeigen auch die 
Ergebnisse von Studien des Sachverständigenrates für Umweltfra-
gen (SRU, 2011). 

Der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien ist mit wach-
senden direkten und indirekten Wirkungen auf den Raum, die 
Raumstruktur und die Raumnutzungen verbunden. Der Ausbau der 
Standorte erneuerbarer Energien ist ebenso wie der Ausbau der Lei-
tungsnetze und der Standorte für die Stromspeicherung mit einer 
Inanspruchnahme von Flächen und damit auch mit Nutzungskon-
kurrenzen sowie verschiedenen anderen Ziel- und Interessenkon-
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flikten verbunden. Durch die Förderung bspw. der Tiefengeother-
mie werden auch untertägige Nutzungskonflikte zunehmen. Die 
vorausschauende planerische Steuerung der erneuerbaren Energi-
en und die damit notwendigerweise verbundene Koordination der 
Raumnutzungsansprüche wird deshalb künftig eine wichtige Aufga-
be der Raum- und Siedlungsplanung darstellen.

4.3.1 
Windenergie

Bei der Windkraft wird die kinetische Energie von bewegter Luft 
(Wind) über Rotoren in Rotationsenergie umgewandelt. Die Ro-
toren treiben über eine Welle den Generator an, der elektrische 
Energie erzeugt, die in das Versorgungsnetz eingespeist wird. Bei 
zu starkem Wind schützt ein mechanisches Bremssystem die Wind-
kraftanlage vor Überlastung. Da die durchschnittliche Windge-
schwindigkeit mit zunehmender Höhe über dem Boden ansteigt 
(vertikaler Gradient)70, werden die Rotoren an hohen Windmasten 
an drehbaren Gondeln angebracht. Voraussetzung für eine effi-
ziente Windkraftnutzung ist eine entsprechende Windhöffigkeit 
(Windertrag), so dass in Deutschland Windkraftanlagen zunächst 
in den nördlichen Bundesländern und den Mittelgebirgen errichtet 
wurden71. Aufgrund der zunehmenden Nabenhöhe der Anlagen 
können künftig zusätzliche Gebiete erschlossen werden, in denen 
ein wirtschaftlicher Betrieb der Windkraft bisher nicht möglich war.

70 Neben der Topographie beeinflusst u. a, die Bodenrauhigkeit den vertikalen Gradient.

71 Zusätzlich zu den Windkraftanlagen auf dem Land werden sie auch auf See errichtet. 
Offshore-Anlagen sind als ein Sonderfall nicht Gegenstand dieser Betrachtung. Der Nutzung 
von Windenergie an Land wird auch zukünftig ein hoher Stellenwert eingeräumt.

Im Zeitraum von 1998 bis 2009 nahm die Anlagenzahl im Bundes-
gebiet von ca. 6.000 auf über 21.000 Anlagen zu72, wobei durch 
technische Weiterentwicklungen zudem der Energieertrag wesent-
lich verbessert wurde: Derzeit haben Windenergieanlagen eine 
Nennleistung zwischen 1,5 MW und 6 MW im Vergleich zu den 
frühen 500 kW-Anlagen. 2010 betrug die durchschnittliche instal-
lierte Leistung pro Anlage rund 2,1 MW. So stellt die Windenergie 
bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutsch-
land mittlerweile den größten Anteil (siehe hierzu BMVBS/BBSR, 
2011). An Land sind die Kapazitäten in den bestehenden aus-
gewiesenen Gebieten für die Windkraftnutzung weitgehend er-
schöpft; allerdings bestehen noch erhebliche räumliche Potenzi-
ale in restriktionsfreien bzw. -armen Gebieten, die im Zuge der 
Energiewende zum weiteren Ausbau genutzt werden können73. 
Darüber hinaus bieten das Repowering (Ersatz bestehender durch 
effizientere und leistungsfähigere Anlagen) und die Offshore-
Windkraft noch ein erhebliches Ausbaupotenzial (BMVBS/BBR, 
2009). Aufgrund einer inzwischen technisch machbaren Anla-
genhöhe von bis zu 200 m ist die Errichtung von Windenergie-
anlagen (WEA) über Waldflächen heute grundsätzlich möglich 
und wird in jüngerer Zeit zunehmend vorangetrieben. Aus Natur-
schutzsicht können für die Windenergienutzung im Wald intensiv 
forstwirtschaftlich genutzte Wälder (Fichten- und Kiefernforste) 
geeignet sein. Die Anlage von Windkraftanlagen im Wald erfor-
dert eine sehr sorgfältige Standortwahl, eine fallbezogene Wir-
kungsprognose der damit verbundenen Auswirkungen sowie eine 
naturschutzverträgliche Standortgestaltung und adäquate Fol-
genbewältigung, die die begleitende Infrastruktur mit einschließt. 

72 Nach Angaben des Deutschen Windenergieinstitu-tes GmbH gab es zum 30.06.2011 in 
Deutschland insgesamt 21.863 Windenergieanlagen an Land (DEWI, 2011).

73 Windenergieanlagen sollten v. a. in Bereichen mit höchsten Windhöffigkeiten errichtet 
werden, um so die Zahl der zu errichtenden Anlagen zu reduzieren.
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Insbesondere sollten bestimmte Ausschlusskriterien beachtet wer-
den (BfN, 2011)74.

Die unmittelbare Flächeninanspruchnahme von Windkraftanlagen 
ist verhältnismäßig gering (Mastfuß, Sicherheitsbereich75, Zuwegung).

Aufgrund ihrer Höhe können Windkraftanlagen das Landschaftsbild 
weiträumig verändern. Von ihnen gehen Emissionen (Lärm, Schat-
tenwurf, Befeuerung) aus, sie können bei zu geringen Abständen zu 
Wohngebieten optische Bedrängniswirkungen auslösen und Rotor 
und Turm stellen potenzielle Gefahren insbesondere für Vögel und 
Fledermäuse dar. Dabei ist die Zahl der Vogel- und Fledermausopfer 
abhängig von der Umgebung. So sind Windparks in der Nähe von 
Feuchtgebieten für Vögel und in der Nähe von und in Waldstandor-
ten für Fledermäuse besonders risikoreich (SRU, 2011).

Exkurs

Flächeninanspruchnahme Windenergieanlagen

Die Flächenversiegelung durch die Fundamente der Windenergiean-

lagen lag 2008 bei rund 1.700 ha. Die Flächen, die für die Windener-

gienutzung bereitgestellt werden müssen, sind allerdings deutlich grö-

ßer, damit die gegenseitige Beeinflussung der Anlagen innerhalb eines 

Windparks minimiert und Effizienzverluste reduziert werden. 

Die Mindestabstände, die zwischen den jeweiligen Anlagen ein-

zuhalten sind, varieren je vorherrschender Windrichtung, Ge-

ländeprofil und Anlagengröße. Für das Jahr 2008 errechnete die 

Agentur für Erneuerbare Energien eine „Wirkfläche“ von etwa 7 

ha pro MW (inklusive der Abstandsflächen). Dies entsprach ins-

gesamt einem Flächenbedarf von ca. 1.700 km2 bzw. 0,45% der 

bundesdeutschen Fläche (Agentur Erneuerbare Energien, 2010).

Das Umweltbundesamt geht im Rahmen der Studie „Energieziel 

2050 – 100% Strom aus erneuerbaren Quellen“ davon aus, dass 

die zu erwartende Anlagenzahl im Jahr 2050 bei ca. 20.000 liegen 

wird. Aufgrund des zukünftigen Einsatzes von leistungsstärkeren 

und effizienteren Anlagen mit hohen Nabenhöhen (und entspre-

chend höherer Stromproduktion bei gleicher Anlagenzahl) werden 

sich die Windenergieflächen in 2050 gegenüber heute in etwa auf 

1% der bundesdeutschen Fläche verdoppeln. Dies entspricht einer 

Flächeninanspruchnahme von 3.751 km2. ■

74 Im Positionspapier des BfN werden hierzu genannt: Flächen mit besonderer Bedeutung für 
die Erhaltungs- und Entwicklungsziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind 
bei der Standortwahl auszuschließen. Dazu zählen bestimmte Schutzgebiete (Natura 2000, 
Naturschutzgebiete, Nationalparke, Nationale Naturmonumente, Kern- und Pflegezonen 
von Biosphärenreservaten), gesetzlich geschützte Biotope, Schutzwälder, Horstschutzzonen, 
naturnahe Wälder mit mehrstufig bzw. plenterartig ausgeprägten Beständen, Wälder mit 
altem Baumbestand (> 160 Jahre), Wälder mit Bodenschutzfunktion und mit kulturhistorisch 
wertvollen oder landschaftsprägenden Beständen, Waldränder sowie Flächen, die für eine 
naturnahe oder natürliche Waldentwicklung genutzt werden sollen, Erholungsgebiete mit 
qualitativ hochwertigen Landschaftsbildern, Wanderkorridore von Vögeln und Fledermäusen 
und Gebiete mit Vorkommen gefährdeter bzw. störungsempfindlicher Arten.

75 Bspw. sind aufgrund von Eiswurf Abstände zu Verkehrswegen, Freizeiteinrichtungen 
oder Gebäuden einzuhalten (allerdings ergeben sich hier durch technische Maßnahmen 
Minderungspotenziale).

Die Raumbedeutsamkeit einer Anlage hängt von der Höhe, dem 
Standort und den Auswirkungen auf planerisch (als Ziel) gesicherte 
Raumfunktionen ab.

Mit Ausnahme kleiner Anlagen sind Windkraftanlagen i. d. R. raum-
bedeutsam (BMVBS/ BBSR, 2011)76, wobei die Länder hierzu un-
terschiedliche Regelungen vorgeben. Bspw. sind nach Nr. 3.2 der 
Anlage 1 zum ThürUVPG Windenergieanlagen mit einer Gesamt-
höhe von mehr als 35 m einer standortbezogenen Vorprüfung zu 
unterziehen und werden so als raumbedeutsam eingestuft. Ähn-
lich Regionalplan Donau-Illert: Raumbedeutsam sind Einzelanlagen 
über 50 m Nabenhöhe oder Windparks ab drei Anlagen unabhängig 
von der Nabenhöhe. Der Winderlass NRW (2011) nennt eine Höhe 
von mehr als 100 m raumbedeutsam, da u. a. ab dieser Höhe die 
Anlagen luftverkehrsrechtlich relevant sind.

PLANUNGSVORGABEN

Für Windkraftanlagen ist gemäß § 1 Nr. 1 der Raumordnungs-Ver-
ordnung (RoV) in Verbindung mit der Anlage 1 Nr. 1.6 des UVPG 
ein Raumordnungsverfahren (ROV) durchzuführen, wenn diese 
mindestens 50 m hoch sind. Dabei gilt:

Errichtung von mehr Ein ROV ist durchzuführen / 
als 20 WKA  UVP-Pflicht

Errichtung von 6 bis  Allgemeine Vorprüfung,
weniger als 20 WKA ob ROV erforderlich ist / 
 Allgemeine Vorprüfung UVP77 

Errichtung von 3 bis weniger  Standortbezogene Vorprüfung,
als 6 WKA ob ROV erforderlich ist / standort- 
 bezogene Vorprüfung UVP78 

Errichtung von weniger als  Kein ROV / UVP erforderlich
3 WKA 

Auf der Ebene der Regionalplanung werden die in den Landesent-
wicklungsplänen/Landesraumordnungsplänen festgelegten Grund-
sätze und Ziele zur Windkraftnutzung sachlich und/oder räumlich 
konkretisiert. Sie sind von kommunalen Planungen entsprechend zu 
berücksichtigen oder zu beachten. 

76 Kleinere Windkraftanlagen sind in Europa weit verbreitet (Beispiele: Irland oder Dänemark); 
sie werden in Deutschland bisher nur vereinzelt insbesondere zur privaten Eigenversorgung 
eingesetzt. Sie werden künftig an Bedeutung gewinnen. In Berlin werden derzeit kleinere 
Windkraftanlagen auf ihre Eignung im städtischen Raum getestet. (SenGUV, 2011).

77 Bei der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls sind die unter der Nr. 1 der Anlage 2 zum 
UVPG genannten Merkmale des Vorhabens hinsichtlich vorgegebener Nutzungs-, Qualitäts- 
und Schutzkriterien (Nr. 2 der Anlage 2 zum UVPG) auf ihre Erheblichkeit (Nr. 3 der Anlage 
2 zum UVPG) zu prüfen. Zur Vertiefung hierzu siehe bspw. BMU (2003): Leitfaden zur 
Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen der Feststellung der UVP-Pflicht von Projekten  
(www.bmu.de/umweltvertraeglichkeitspruefung/doc/6380.php).

78 Bei der standortbezogenen Vorprüfung ist zu prüfen, ob ein Vorhaben trotz seiner geringen 
Größe oder Leistung am vorgesehenen Standort nicht doch zu erheblichen Umweltauswir-
kungen führen kann.
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Unabhängig von Raumordnungsverfahren ist für Windkraftanlagen 
ein immissionsschutzrechtliches Verfahren gemäß BImSchG oder – 
bei kleinen Anlagen – ein Verfahren nach den jeweiligen Landes-
bauordnungen durchzuführen. Die Gemeinde kann weitere Rege-
lungen durch Bebauungsplan treffen.

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER RAUMORDNUNG

Auf der Ebene der Landes- und Regionalplanung bieten sich, je nach 
Ausgestaltung der landesrechtlichen Regelungen, verschiedene An-
satzpunkte, gestaltend auf die Standortvorsorge für Windenergie-
anlagen einzuwirken (siehe Abbildung 19).

Ziele und Grundsätze

In den Landesentwicklungsplänen und -programmen werden allge-
meine Ziele und Grundsätze zur Windenergienutzung aufgestellt. 
So formuliert bspw. der LEP Schleswig-Holstein die Grundsätze:

Grundsätze zum Ausbau der Windenergienutzung

Der Windenergie kommt sowohl unter energie- und klimapoli-

tischen als auch unter wirtschaftlichen und räumlichen Ge-

sichtspunkten eine besondere Bedeutung zu. Der Ausbau der 

Windenergienutzung soll unter Berücksichtigung aller relevan-

ten Belange mit Augenmaß fortgesetzt werden. 

ABBILDUNG 19: 
WINDENERGIEANLAGEN – GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN 
DER RAUMORDNUNG

Das in der Windenergie steckende Potenzial soll unter Abwä-

gung mit anderen öffentlichen Belangen wie Tourismus, Schiffs- 

und Luftverkehrssicherheit, Fischerei, Landwirtschaft und 

Natur- und Artenschutz auch dazu genutzt werden, das Land 

technologisch und wirtschaftlich voranzubringen. Dabei sollen 

die weitgehende Akzeptanz in der Bevölkerung erhalten und die 

Flächen für diese umweltverträgliche Energiegewinnungsform na-

tur- und landschaftsverträglich in Anspruch genommen werden. 
 Quelle: LEP Schleswig-Holstein, 2010

Festlegungen für die Ausweisung von entsprechenden Gebie-

ten für die Windkraftnutzung 

Zur Steuerung der Windkraftanlagen in dafür geeignete, mensch-, 
natur- und raumverträgliche Bereiche werden entsprechende Ge-
biete (Vorrang-, Vorbehalts-, Eignungsgebiete) als Konzentrations-
bereiche ausgewiesen79, in denen Windkraftanlagen ermöglicht 
werden sollen. Dabei sind die Gebiete auf der Grundlage eines 
schlüssigen, gesamträumlich abgestimmten und abgewogenen 
Konzepts festzulegen. So ist bspw. darauf zu achten, dass in den 
ausgewiesenen Gebieten der Windkraftnutzung ausreichend Fläche 
bereitgestellt wird, um ihr substanziell Rechnung zu tragen. Zum 
anderen sind geeignete und raumverträgliche Standorte festzuset-
zen, die z. B. Belange des Landschaftsbildes, des Artenschutzes so-
wie städtebauliche oder private Belange der Bürger berücksichtigen. 
Es ist auch möglich, für raumbedeutsame Einzelanlagen geeignete 
Standorte darzustellen. 

In Deutschland bestehen verschiedene Ansätze zur Festlegung 
von Gebietskategorien für die Steuerung der Windkraftnutzung. 
So weist bspw. die Teilfortschreibung des Regionalplanes Südlicher 
Oberrhein „Kapitel Windenergie“ (2006) ausschließlich Vorrang-
gebiete aus80. Der Regionalplan Westmittelfranken (12. Ände-
rung, 2009) legt Vorrang- und zusätzlich Vorbehaltsgebiete fest. 
Im Regionalplan Ostthüringen (2011) werden Vorranggebiete mit 
der Wirkung von Eignungsgebieten dargestellt. Auch im Freistaat 
Sachsen werden Eignungsgebiete in Verbindung mit Vorrangge-
bieten festgesetzt (Beispiel: Regionalplan Westsachsen (2008). In 

79  Zu den Vorranggebieten, den Vorbehaltsgebieten, den Eignungsgebieten sowie den Vor-
ranggebieten mit Wirkung von Eignungsgebieten siehe Kapitel 3.2..

  
80 Mit der Novellierung des Landesplanungsgesetzes BW im Jahr 2003 wurden die Regio-

nalverbände zur flächendeckenden räumlichen Steuerung der Windenergienutzung ver-
pflichtet. Nach Maßgabe des § 11 Abs. 7 Landesplanungsgesetz BW müssen Standorte für 
regional bedeutsame Windkraftanlagen (hier: mit einer Nabenhöhe von mehr als 50 m) als 
Vorranggebiete festgelegt werden. Die übrigen Bereiche der Region sind als Ausschlussge-
biete auszuweisen, in denen regionalbedeutsame Windkraftanlagen nicht zulässig sind. Das 
Landesplanungsgesetz BW wurde im Mai 2012 novelliert, wonach in Regionalplänen nur 
noch Vorranggebiete für Windkraftanlagen festgelegt werden können, keine Ausschluss-
gebiete mehr. Die Änderung des Landesplanungsgesetzes sieht im Weiteren vor, dass die 
bestehenden regionalen Ausschluss- und Vorranggebiete zum 1. Januar 2013 aufgehoben 
werden, um die neuen Ziele zur erneuerbaren Energieversorgung des Landes umsetzen zu 
können, u.a. sollen bis zum Jahr 2020 mindestens 10 % der Stromerzeugung aus „heimi-
scher“ Windkraft gedeckt werden.
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Festlegung von Vorrang- und Eignungsgebieten  

Windenergienutzung (Auszug)

Niedersachsen sollen auf der Ebene der regionalen Raumordnung 
Vorrang- oder Eignungsgebiete ausgewiesen werden81. In Branden-
burg erfolgt die Steuerung ausschließlich über Eignungsgebiete.

In Sachsen-Anhalt legt der LEP hierzu konkrete Ziele und Grund-
sätze fest82:

Ziel zur Festlegung von Vorranggebieten mit der Wirkung 

von Eignungsgebieten

Für die Nutzung der Windenergie sind geeignete Gebiete für die 

Errichtung von Windkraftanlagen raumordnerisch zu sichern. 

Dazu sind Vorranggebiete mit der Wirkung von Eignungsgebie-

ten festzulegen.

Grundsatz zur Festlegung von Eignungsgebieten 

Darüber hinaus können Eignungsgebiete für die Errichtung von 

Windkraftanlagen festgelegt werden.

Ziel zur Berücksichtigung vorgegebener Kriterien bei der 

Festlegung von Vorranggebieten mit der Wirkung von Eig-

nungsgebieten sowie von Eignungsgebieten

Bei der Festlegung von Vorranggebieten mit der Wirkung von 

Eignungsgebieten sowie von Eignungsgebieten für die Nutzung 

von Windenergie ist insbesondere die Wirkung von Windkraft-

anlagen auf

1. Ortsbild, Stadtsilhouette, großräumige Sichtachsen und 

 Landschaftsbild, 

2. Siedlungen und kommunale Planungsabsichten, 

3. Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

4. räumliche Wirtschafts-, Tourismus- und Erholungsfunktionen 

sowie 

5. Naturhaushalt und naturräumliche Gegebenheiten

in der Abwägung zu berücksichtigen.

Ziel zur Prüfung von Konversionsflächen und Industriebra-

chen bei der Festlegung von Vorrang- bzw. Eignungsgebieten

Bei der Festlegung von Vorranggebieten bzw. Eignungsgebieten 

für die Nutzung von Windenergie sind vorhandene Konversions-

flächen und Industriebrachen vorrangig zu prüfen.

Ziel zur Prüfung der festgelegten Vorrang- oder Eignungsge-

biete hinsichtlich der regionalen Ziele der Raumordnung 

Die Regionale Planungsgemeinschaft hat in einem Verfahren zur 

Änderung des Regionalen Entwicklungsplans auf der Grundlage 

des Antrages der Gemeinde zu prüfen, ob die Festlegung eines 

81 Das Niedersächsische Raumordnungsprogramm (2008) legt im Kapitel 4.2 Energie (04) als 
Vorgabe für die regionale Raumordnung fest: „Für die Nutzung von Windenergie geeignete 
raumbedeutsame Standorte sind zu sichern und unter Berücksichtigung der Repowering-
Möglichkeiten in den Regionalen Raumordnungsprogrammen als Vorranggebiete oder 
Eignungsgebiete Windenergienutzung festzulegen.“

82 Der LEP Schleswig-Holstein (2010) stellt ebenfalls mehrere Ziele und Grundsätze zur Aus-
weisung von Eignungsgebieten dar.
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Vorranggebietes mit der Wirkung eines Eignungsgebietes oder 

eines Eignungsgebietes den Grundsätzen und Zielen der Raum-

ordnung in der Planungsregion entspricht.
 Quelle: LEP Sachsen-Anhalt. 2011

In der Begründung zur Ausweisung der jeweiligen Gebietskatego-
rien werden die Kriterien benannt, nach denen die Gebietsauswahl 
vorgenommen wurde. Die Kriterien sind aus fachlichen und/oder 
rechtlichen Gründen nachvollziehbar herzuleiten und entsprechend 
zu dokumentieren83. Da durch die Ausweisung von z. B. Windeig-
nungsgebieten außerhalb dieser die Errichtung von Windenergiean-
lagen ausgeschlossen wird, ist der Begründung dieser Kriterien ein 
hohes Gewicht beizumessen. 

Hinweise hierzu geben unter anderem die Urteile des BVer-

wG (15.09.2009 – 4 N 25.09) oder OVG Berlin-Brandenburg 

(24.02.2011 – 2 A 2.09 bzw. 14.09.2010 – 2 A 5.10)

Anhand einer Reihe von harten Kriterien bzw. harten Tabuzonen 
werden dabei zuerst diejenigen Regionsteile ausgesondert, in de-
nen die Errichtung von Windenergieanlagen aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen nicht möglich ist, wie bspw. FFH-Gebiete oder 
vorhandene Wohnbebauung. Danach werden die Flächen ausgeson-
dert, in denen Windenergieanlagen aus tatsächlichen oder rechtli-
chen Gründen zwar möglich sind, in denen aber nach regionalplane-
rischem Ermessen keine Windenergieanlagen errichtet werden sollen 
wie z. B. in einem 800m Schutzabstand zur Wohnbebauung (weiche 
Kriterien oder weiche Tabuzonen84). Anschließend sind die für oder 
gegen die Windkraft sprechenden örtlichen Belange zu ermitteln, wie 
bspw. ausreichendes Windpotenzial, Erschließbarkeit, ausreichende 
Mindestgröße oder ausreichender Abstand der Flächen zueinander.

Der Windkrafterlass NRW (2011) empfiehlt im Sinne einer Belas-
tungsbündelung die Ausweisung geeigneter Bereiche entlang vor-
handener, vorbelasteter Infrastruktureinrichtungen (insbesondere 
solcher mit Lärm- und Landschaftsbildbeeinträchtigungen) wie 
Fernstraßen, Hauptschienenwege oder Hochspannungsleitungen, 
da diese dann durch die Errichtung von Windenergieanlagen nur 
geringer weiter entwertet werden85. Dieser Ansatz ist allerdings 
nicht unstrittig: Zum einen sind Fernstraßen oder Hauptschienen-
wege nicht gleichermaßen wie Windenergieanlagen landschafts-
bildbelastend, zum anderen stellen Windenergieanlagen dann eine 

83 So hat bspw. der VGH Kassel (17.03.2011) die Festlegung von Vorrangebieten mit 
Ausschlusswirkung für Windenergieanlagen des Regionalplans Nordhessen (2009) für 
unwirksam erklärt, da weder in den Aufstellungsunterlagen noch im Regionalplan selbst 
nachvollziehbar dokumentiert werde, weshalb die generell geeignete Potenzialfläche von rd. 
10.700 ha auf ca. 1.200 ha reduziert wurde.

84 Die verschiedenen Kriterienkataloge der jeweiligen Planungsbehörden enthalten zumeist 
pauschale Abstände. Die Abstände können je nach Prüfung des Einzelfalles verringert oder 
vergrößert werden

85 Befinden sich entlang der Infrastruktureinrichtungen Gebietskategorien mit Ausschlusscha-
rakter, kann aufgrund der Vorbelastungen von den für diese Gebiete festlegten Abstandsre-
gelungen abgewichen werden.

weitere Lärmquelle dar, die die schon vorhandenen Lärmbelastun-
gen der Bevölkerung weiter erhöhen können. 

Die zeichnerische Darstellung der entsprechenden Gebiete für die 
Windkraftnutzung erfolgt in einer Übersichtskarte oder in Detailkar-
ten zu den jeweiligen Gebieten.

Festlegungen für Ausnahmen der Windkraftnutzung in Aus-

schlussgebieten

In Ausschlussgebieten können unter bestimmten Vorraussetzun-
gen Ausnahmen zugelassen werden. Eine solche legt bspw. der LEP 
Schleswig-Holstein fest: 

Ziel zur Ausnahmeregelung von Kleinwindkraftanlagen in 

Ausschlussgebieten

Ausgenommen von dem Ausschluss sind Kleinanlagen als Ein-

zelanlagen mit bis zu 30 m Gesamthöhe und Nebenanlagen, die 

einem Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummern 1 bis 4 BauGB 

dienen, mit in der Regel bis zu 70 Metern Gesamthöhe.
 Quelle: LEP Schleswig-Holstein, 2010

Als weitere Ausnahme lässt der LEP die Erprobung neuer Windkraft-
anlagen zu und formuliert den Grundsatz:

Grundsatz zur Erprobung neuer Windkraftanlagen außer-

halb der Eignungsgebiete

Außerhalb der Eignungsgebiete kann die Errichtung neuer 

Windkraftanlagen für die industriell-gewerbliche Entwicklung 

und Erprobung im Rahmen eines Zielabweichungsverfahrens 

nach Maßgabe des LaPlaG ausnahmsweise zugelassen werden 
 Quelle: LEP Schleswig-Holstein, 2010

Weitere Ausnahmekriterien legt bspw. der Regionalplan 
Westmittelfranken fest:

Ziele für Ausnahmeregelungen

In den Gebieten der Region außerhalb der Vorrang- und Vor-

behaltsgebiete für den Bau und die Nutzung raumbedeutsamer 

Windkraftanlagen sind der Bau und die Nutzung raumbedeutsa-

mer Windkraftanlagen ausgeschlossen. 

Dies gilt nicht 

•	 für Standorte bereits bestehender Windkraftanlagen, 

•	 für Standorte von Windkraftanlagen, die bereits in einem  

 rechtswirksamen Flächennutzungsplan ausgewiesen sind  

 (Sondergebiete/ Konzentrationsflächen Windkraft) sowie 

•	 für Standorte von Windkraftanlagen, deren Gesamtflächen  

 jeweils kleiner als 10 ha sind und die den Anforderungen  

 gemäß Anlage ‚Ausschlusskriterien’ entsprechen und in einem  

 Flächennutzungsplan ausgewiesen werden.
 Quelle: Regionalplan Westmittelfranken, 12. Änderung, 2009
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Konkrete Festlegungen zum Ausbau der Windkraftnutzung

In Landesentwicklungsplänen oder -programmen können Mindest-
quoten für den Ausbau der Windenergienutzung festgelegt und 
auch Quoten für Teilräume zugewiesen werden. 

Ziel zur Festlegung des Anteils der Landesfläche für die 

Windkraftnutzung

Insgesamt sind circa 1,5% der Landesfläche in den Regionalplä-

nen als Eignungsgebiete für die Windenergienutzung festzulegen. 
 Quelle: LEP Schleswig-Holstein, 2010

In der Begründung hierzu heißt es: „In den derzeit geltenden Regio-
nalplänen sind landseitig bereits circa 12.000 Hektar als Eignungsge-
biete für die Windenergienutzung festgelegt. Darüber hinaus stehen 
Anlagen außerhalb der Eignungsgebiete. Zwischen dem landespla-
nerischen Ziel, neue Flächen für die Windenergie zur Verfügung zu 
stellen, und den bisher in den Regionalplänen bereits festgelegten 
Gebieten ergeben sich planerische Gestaltungsspielräume. Sie las-
sen eine Ausweisung neuer Windenergieeignungsgebiete im oben 
genannten Sinne zu und tragen den energiepolitischen Zielen des 
Landes Rechnung, die Windenergie unter Berücksichtigung anderer 
landespolitischer Zielsetzungen weiterzuentwickeln. Wesentlich für 
die Weiterentwicklung der Flächenausweisung ist zum einen, dass 
nicht jede Fläche des Landes, die theoretisch für die Windenergie-
nutzung geeignet wäre, auch tatsächlich ausgewiesen werden muss. 
Zum anderen kommt es darauf an, dass mit den Raumordnungsplä-
nen in ausreichendem Umfang Flächen für die Windenergienutzung 
verfügbar gemacht werden, die der mit der baurechtlichen Privile-
gierung der Windenergie verfolgten Zielsetzung des § 35 Absatz 3 
BauGB Rechnung tragen (LEP Schleswig-Holstein, 2010).“

Das niedersächsische Landesraumordnungsprogramm konkretisiert 
Mindestquoten für die Leistung der Windkraftnutzung, die in Teil-
räumen des Landes umgesetzt werden sollen:

Ziel für Mindestquoten für die Windkraftnutzung in  

Teilräumen des Landes

In den besonders windhöffigen Landesteilen muss dabei der 

Umfang der Festlegungen als Vorranggebiete Windenergie-

nutzung mindestens folgende Leistung ermöglichen: Bspw. 

Landkreis Aurich, 250 MW, Landkreis Cuxhaven, 300 MW oder 

Landkreis Friesland: 100 MW (Es werden noch weitere Landkreise 

sowie die Städte Emden, Wittmund und Wilhelmshaven benannt).
 Quelle: LROP Niedersachsen, 2008

Die Umsetzung und das Monitoring dieses Ziels erfolgen auf der 
Ebene der Regionalen Raumordnungsprogramme, die in Nieder-
sachsen durch die Kreise und kreisfreien Städte als Träger der Regi-
onalplanung erarbeitet werden.

Festlegungen zur Höhenbeschränkung der Windkraftanlagen in 

den ausgewiesenen Gebieten

Im Regionalplan ist es auch möglich, bspw. aufgrund der Siedlungs-
nähe oder der exponierten Lage der Windkraftanlagen, Höhenbe-
schränkungen festzusetzen86 87.

Ziel zur Höhenbeschränkung von Windkraftanlagen in 

bestimmten Vorranggebieten

Im Vorranggebiet Windenergie W-11 […] ist eine Gesamthö-

he der Windenergieanlagen von 100 m und im Vorranggebiet 

Windenergie W-6 […] ist eine Gesamthöhe der Windenergiean-

lagen von 120 m nicht zu überschreiten. 
 Quelle: Regionalplan Ostthüringen, 2011

Festlegungen zum Repowering von Altanlagen

Das Repowering bietet neben einer Effizienzsteigerung und höheren 
Winderträgen auch die Möglichkeit einer geordneten Neuentwick-
lung von in einer Region verstreuten Altstandorten. Grundsätzlich ist 
das Repowering auf alte Anlagen in für die Windkraftnutzung aus-
gewiesene Gebiete zu beschränken, um an verstreuten Altstandor-
ten möglicherweise bestehende Konflikte/ Beeinträchtigungen (wie 
bspw. des Landschaftsbildes) durch Ersatz und Repowering nicht zu 
intensivieren. Der LEP Sachsen-Anhalt schließt bspw. insbesondere 
zum Erreichen einer geordneten Weiterentwicklung und zur Ver-
besserung des Landschaftsbilds den Ersatz und das Repowering von 
Altanlagen außerhalb der festgesetzten Gebiete aus:

Ziel zum Repowering in ausgewiesenen Gebieten für die 

Windkraftnutzung

Repowering ist nur in Vorranggebieten mit der Wirkung von 

Eignungsgebieten sowie in Eignungsgebieten für die Nutzung 

von Windenergie zulässig. 
 Quelle: LEP Sachsen-Anhalt, 2011 

Raumordnerisches Ziel ist neben einer Verbesserung des Land-
schaftsbildes, der Schutz des Menschen oder der Avifauna sowie 
eine Verminderung von belastenden Wirkungen.

Der LEP Schleswig-Holstein (2010) benennt für Altstandorte außer-
halb der Eignungsgebiete bestimmte Voraussetzungen für ein Re-
powering bei gleichzeitiger Konzentration der Anlagen:

86 Höhenbeschränkungen sind allerdings mit Effizienzverlusten der Anlagen verbunden.

87 Der LEP Schleswig-Holstein (2010) formuliert im Grundsatz 7 G, dass in Eignungsgebieten 
u. a. auch aus touristischen Gründen Höhenbeschränkungen zulässig sind. So können 
Eignungsgebiete auch dort ausgewiesen werden, wo dies ohne Höhenbegrenzung nicht 
möglich ist.
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•	 Die Altanlagen sind durch eine deutlich verringerte Anzahl neuer 
Anlagen innerhalb eines räumlich-funktional zusammenhän-
genden Landschaftsraumes zu ersetzen. Die Fläche, auf der die 
neuen Anlagen errichtet werden, liegt außerhalb der (…) in 
den jeweiligen Regionalplänen konkretisierten und festgelegten 
Gebiete und Landschaftsräume.

•	 Die in den Runderlassen zur Planung von Windenergieanlagen in 
der jeweils aktuellen Fassung getroffenen Empfehlungen werden 
eingehalten.

•	 Das Orts- und Landschaftsbild wird nicht wesentlich mehr als 
bisher beeinträchtigt.

•	 Die künftige Siedlungsentwicklung der Gemeinden wird nicht 
behindert.

•	 Eine verbindliche Vereinbarung des Rückbaus aller abzubauen-
den Windkraftanlagen mit einer maximalen Übergangslaufzeit 
von drei Monaten wird geschlossen; dabei sind bereits stillge-
legte Anlagen nicht mit einzurechnen.

•	 Nach § 35 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 BauGB privilegierte Neben-
anlagen und Kleinanlagen können nicht in ein Repowering 
einbezogen werden.

•	 Die Standortgemeinde erhebt gegen das Vorhaben keine 
Bedenken. 

Damit wird u. a. das Ziel verfolgt, das Orts- und Landschaftsbild 
nicht wesentlich mehr als bisher zu beeinträchtigen und dass sich in 
der Bilanz aus Abbau und Neubau ein ausgewogenes Verhältnis mit 
entsprechender Konzentrationswirkung und ohne nennenswerte 
Mehrbelastung für Natur- und Landschaft einstellt. Dies kann be-
reits bei einer Reduzierung der Anlagenzahl um die Hälfte gegeben 
sein.

Diesbezüglich fordert der LEP Sachsen-Anhalt: 

Grundsatz für die Voraussetzung für das Repowering in 

ausgewiesenen Gebieten

Voraussetzung für das Repowering in den ausgewiesenen 

Gebieten ist eine wesentliche Verringerung der Anzahl der 

Altanlagen um mindestens die Hälfte der Standorte sowie eine 

verbindliche Vereinbarung des Rückbaus aller zu ersetzenden 

Windkraftanlagen mit einer festgelegten Übergangszeit, spä-

testens bis zur Inbetriebnahme der neuen Anlagen; dabei sind 

bereits stillgelegte Anlagen nicht mit einzubeziehen.
 Quelle: LEP Sachsen-Anhalt, 2011

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER KOMMUNALPLANUNG

Auf der Ebene der kommunalen Planung bieten sich verschiedene 
Ansatzpunkte, steuernd und gestaltend auf Windenergiestandorte 
einzuwirken (siehe Abbildung 20).

Darstellungen, Festsetzungen

Baurechtlich sind Windkraftanlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
im Außenbereich privilegierte Vorhaben und – falls die Erschließung 
gesichert ist und den Anlagen keine öffentlichen Belange entge-
genstehen – besteht für Windkraftanlagen dort ein Rechtsanspruch 
auf Genehmigung. Grundsätzlich sind Windkraftanlagen mit einer 
Höhe über 50 m nach dem BImSchG genehmigungsbedürftig. Im 
Genehmigungsverfahren werden insbesondere die Anforderun-
gen des Bauplanungsrechtes (BauGB), des Bauordnungsrechts des 
jeweiligen Bundeslandes, des Naturschutzrechts (BNatSchG), des 
Luftverkehrsrechts (LuftVG) und des Straßenrechts (FStrG) kon-
zentriert (BMU, 2009)88. Bei der Errichtung von Windparks mit drei 
oder mehr Anlagen ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem UVPG erforderlich.

88 Für Kleinwindanlagen unter 50 m Höhe ist ein Baugenehmigungsverfahren nach der 
Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes erforderlich. Kleinstanlagen unter 10 m Höhe 
bedürfen i. d. R. keiner eigenen Genehmigung (BMU, 2009).

ABBILDUNG 20: 
WINDENERGIEANLAGEN – KOMMUNALE GESTALTUNGS-
MÖGLICHKEITEN
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Zur Vermeidung ungeordneter Entwicklungen im Außenbereich 
können die Gemeinden bestimmte Steuerungsmöglichkeiten bzgl. 
der Windenergieanlagen nutzen. Hierbei sind zum einen die Vor-
gaben der Regionalplanung zu berücksichtigen bzw. zu konkreti-
sieren. Weist ein rechtskräftiger Regionalplan entsprechende Wind-
energiebereiche (Vorrang-, Eignungs- oder Eignungsgebiete mit der 
Wirkung von Vorranggebieten) aus, sind diese durch entsprechende 
Darstellungen auf der Ebene der Flächennutzungsplanung zu über-
nehmen, wobei planebenenspezifisch Konkretisierungen vorgenom-
men werden können (Feinsteuerung durch die Gemeinde)89. Dabei 
darf i. d. R. die gemeindliche Feinsteuerung den vom Regionalplan 
eingeräumten Spielraum nur in engen Grenzen überschreiten. Lie-
gen keine entsprechenden regionalplanerischen Darstellungen vor, 
sind die Gemeinden lediglich über die sonstigen raumordnerischen 
Ziele und Grundsätze gebunden. Verschiedene Bundesländer haben in 
Form von Erlassen Grundsätze für die Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen aufgestellt. Diese sind aufgrund der kommunalen 
Planungshoheit vorrangig als Empfehlungen zu werten (BMU, 2009).

Komplementär zur überörtlichen Steuerung besteht die kommunale 
Steuerungsmöglichkeit in der Ausweisung geeigneter „Vorrangflä-
chen/Konzentrationszonen für Windkraftanlagen“ mit Ausschluss-
wirkung für das übrige Gemeindegebiet gemäß § 35 Abs. 3 BauGB. 
Hierzu muss die Gemeinde ein stimmiges Planungskonzept für das 
gesamte Gemeindegebiet erarbeiten. Das Verfahren bei der Dar-
stellung von Vorrangflächen/ Konzentrationszonen im Flächennut-
zungsplan ist der regionalplanerischen Ausweisung geeigneter Flä-
chen für die Windkraftnutzung vergleichbar. Neben der Ermittlung 
der für Windkraft im Gemeindegebiet nutzbaren Flächen (z. B. nach 
den Kriterien Windhöffigkeit oder Netzanbindung zu ökonomisch 
vertretbaren Kosten) sind Negativkriterien (harte und weiche Tabu- 
bzw. Ausschlusskriterien) sowie Positivkriterien (bspw. vorbelastete 
Standorte) zu berücksichtigen. Dabei soll örtlichen Gegebenheiten 
Rechnung getragen werden, bspw. der Existenz von Gebieten mit 
wichtigen Winter- und Schwarmquartieren von Fledermäusen oder 
bedeutende Vogelzugbereiche.

In der Begründung für die Ausweisung von Vorrangflächen/ Kon-
zentrationszonen ist umfassend darzulegen, welche Zielsetzungen 
und Kriterien für die Abgrenzung dieser Gebiete maßgeblich sind 
und weshalb der übrige Planungsraum von Windenergieanlagen 
freizuhalten ist.

Zur Verfolgung dieser planerischen Ziele können auch sachliche 

Teilflächennutzungspläne aufgestellt werden. Durch die Änderung 
des § 5 Abs. 2b BauGB (2011) hat der Gesetzgeber klargestellt, dass 
diese auch aufgestellt werden können, wenn sie neben Darstellun-
gen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 noch weitere Darstellungen enthalten. 
Die Gemeinde kann auch räumliche Teilflächennutzungspläne auf-

89 Die Gemeinden können auch der Planungsregion die Kompetenz zur Steuerung der Wind-
kraftanlagen übertragen, so dass nicht jede Gemeinde Flächen für die Windkraft vorhalten 
muss, falls in der Region insgesamt für die Windkraft angemessener Raum ausgewiesen wird.

Abgrenzung und Darstellung von Konzentrationszonen 

für Windenergieanlagen in einem regionalplanerischen 

Eignungsgebiet
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stellen, so dass ein Konzept für das gesamte Gemeindegebiet nicht 
erforderlich ist90. Allerdings beziehen sich Ausschlusswirkungen dann 
nur auf das entsprechende teilräumliche Gebiet. Benachbarte Gemein-
den können auch mittels eines gemeinsamen Teilflächennutzungs-

planes gemeindeübergreifend die Ansiedlung von Windenergieanla-
gen koordinieren und damit bspw. eine überörtlichen Bündelung der 
Windkraftanlagen auf die im Planungsraum am besten geeigneten 
Standorte bzw. Bereiche mit dem geringsten Störpotenzial erzielen. 

Stellt eine Gemeinde neben vorhandenen Vorrangflächen/Konzen-
trationszonen im Flächennutzungsplan neue Gebiete für die Wind-
kraftnutzung dar, stellt der § 249 BauGB klar, dass grundsätzlich 
davon auszugehen ist, dass die bisherigen Ausweisungen ausrei-
chend waren, um der Windenergienutzung substanziell Rechnung 
zu tragen. Ändert eine Gemeinde die Darstellung vorhandener Vor-
rangflächen/ Konzentrationszonen, erfordert dies eine erneute Ab-
wägung für das gesamte Gemeindegebiet. 

Bei der Darstellung von Vorrangflächen/Konzentrationszonen im 
Flächennutzungsplan empfiehlt es sich, diese neben der Bodennut-
zung als zusätzliche Nutzungsmöglichkeit überlagernd darzustellen, 
da die Grundnutzung (z. B. Landwirtschaft) auch bei einer Wind-
energienutzung häufig möglich bleibt (Difu, 2011).

Windparks können außerdem im Flächennutzungsplan gemäß § 11 
Abs. 2 BauNVO als sonstige Sondergebiete dargestellt werden; die 
Zweckbestimmung (z. B. Sondergebiet „Windpark“) ist textlich dar-
zustellen. Die Standorte für Windenergieanlagen können auch als 
„Flächen für Versorgungsanlagen“ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB 
bzw. mit dem entsprechenden Standortsymbol dargestellt werden.

Neben der gebietlichen Abgrenzung der Standorte können weitere 
Festsetzungen getroffen werden. Dazu zählen insbesondere Hö-

henbeschränkungen der Anlagen nach § 16 Abs. 1 BauNVO. Diese 
sind zulässig, wenn sie aus der konkreten Situation abgeleitet und 
städtebaulich begründet sind (z. B. wenn die städtebauliche Situ-
ation durch die Höhe der Anlage wesentlich nachteilig verändert 
wird). Bei der Darstellung einer Vorrangfläche/ Konzentrationszone 
mit Höhenbeschränkung muss beachtet werden, dass dann ein op-
timaler Ertrag der Windenergie nicht mehr gegeben ist, aber gleich-
wohl noch eine wirtschaftliche Nutzung möglich sein soll91. Ist eine 
dargestellte Vorrangfläche/Konzentrationszone in 7 Jahren (Plange-
währleistungsfrist nach § 42 Abs. 2 BauGB) nach Ausweisung mit Hö-
henbegrenzung nicht oder nur ganz unwesentlich genutzt worden, 
ist eine Überprüfung der Höhenbeschränkung zu empfehlen und ggf. 
die Höhenbegrenzung aufzuheben (Windkrafterlass NRW, 2011). 
Werden die Höhenbegrenzungen aufgehoben, ergibt sich daraus 
nicht, dass die Konzentrationszonen ohne die Höhenbeschränkungen 

90 Dies kann sinnvoll sein, wenn im Gemeindegebiet nur bestimmte Bereiche für die Windkraft-
nutzung geeignet sind (bspw. Hochebenen).

91 Nach heutigem Kenntnisstand ist eine wirtschaftliche Nutzung mit einer Beschränkung auf 
Anlagenhöhen bis zu 100 m in der Regel nicht zu erreichen. Bestehende Höhenbeschrän-
kungen etwa von 100 m stellen gegenwärtig vielfach ein bedeutendes Hemmnis bei der 
Realisierung geplanter Repowering-Vorhaben dar (Windkrafterlass NRW, 2011).

keine Konzentrationswirkung mehr haben (vgl. § 249 Abs. 1 Satz 
2 BauGB). Weitergehende detaillierte Festlegungen können auf der 
Ebene des Flächennutzungsplanes insbesondere vor dem Hintergrund 
der raschen Entwicklung der Technik für die Flexibilität der Planung 
nachteilig sein (DStGB, 2002). Sie können besser in dem aus dem im 
Flächennutzungsplan entwickelten Bebauungsplan erfolgen.

Für das Repowering gelten die gleichen planungsrechtlichen An-
forderungen wie für die Neuerrichtung von Windenergieanlagen. 
Sind im Flächennutzungsplan Vorrangflächen/Konzentrationszonen 
für die Windenergie dargestellt, sind die neuen Windenergieanla-
gen im Außenbereich grundsätzlich nur in diesen Gebieten zuläs-
sig. Altanlagen besitzen zwar auch außerhalb von Vorrangflächen/
Konzentrationszonen Bestandsschutz, dieser entfällt hingegen mit 
dem Rückbau der Altanlagen, so dass eine Neuerrichtung an diesem 
Standort i. d. R. nicht mehr möglich ist (siehe hierzu auch DStGB, 
2009 und Windkrafterlass NRW, 2011). Der Abbau bestehender 
Anlagen kann gemäß § 249 Abs. 2 Satz 3 BauGB durch entspre-
chende Darstellungen im Flächennutzungsplan gesichert werden.

Sind für die Standortplanung von Windenergieanlagen weiterge-
hende Regelungen erforderlich, ist ein Bebauungsplan aufzustellen. 
Dies wird insbesondere dann gegeben sein, wenn eine unmittelbare 
Planumsetzung durch einen Vorhabensträger vorgesehen ist und 
nicht ein Angebot für den zukünftigen Bedarf bereitgestellt werden 
soll92. Dabei können beispielsweise Festsetzungen zur Höhenbe-
grenzung erfolgen, wenn diese im Flächennutzungsplan nicht gere-
gelt sind. Durch die Festsetzung von Baugrenzen (Fundament, Turm 
oder Rotor) kann der Abstand der einzelnen Windenergieanlagen 
untereinander in einem Bebauungsplangebiet gesteuert werden. Es 
können des Weiteren Festsetzungen zum Maß der baulichen Nut-
zung, zur Erschließung, zu möglichen Nebenanlagen sowie zu Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen getroffen werden. Auch Festsetzun-
gen zum Immissionsschutz können erlassen werden. Bspw. müssen 
Windenergieanlagen nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV) i. d. R. ab einer 
Gesamthöhe von 100 m gekennzeichnet werden. Im Bebauungs-
plan können daher Sichtweitenregulierungen zur Störungsminde-
rung durch die Befeuerung festgesetzt werden. Neben der zustän-
digen Genehmigungsbehörde ist dabei die entsprechende Stelle der 
Flugsicherung zu beteiligen (Repowering Infobörse, 2010).
Die Regelungen des § 249 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BauGB gelten für 
Bebauungspläne entsprechend, die aus den Darstellungen des Flä-
chennutzungsplan entwickelt werden. Zudem kann geregelt wer-
den, dass im Bebauungsplan festgesetzte Windkraftanlagen erst 
dann zulässig sind, wenn andere Anlagen (auch außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplans oder außerhalb des Gemeinde-
gebietes) stillgelegt oder rückgebaut werden.

92 Umfassende Rahmensetzungen durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes ohne ein kon-
kretes Vorhaben erschweren die flexible Entwicklung eines Windparks. Rahmensetzungen 
für die Betreiber von Windenergieanlagen können auch privatrechtlich geregelt werden.

 RÄUMLICHE STANDORT- UND TRASSENVORSORGE UND -SICHERUNG FÜR EINE KLIMAVERTRÄGLICHE ENERGIEVERSORGUNG 4.3

WINDENERGIE
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VERKNÜPFUNGEN/SYNERGIEN MIT ANDEREN 
REGELUNGEN

Im Rahmen des Repowering können durch den Rückbau von Altanla-
gen in sensiblen Landschaften möglicherweise beeinträchtigte Lebens-
räume etwa von Vögeln und Fledermäusen wieder hergestellt werden. 

DATENGRUNDLAGEN/ METHODEN/  
BEURTEILUNGSMASSSTÄBE

Die Ermittlung geeigneter Gebiete für die Windkraftnutzung erfolgt 
vielerorts nach einer ähnlichen Vorgehensweise wie beispielsweise 
der des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein (2006).

Untersuchungsschema zur Abgrenzung von Gebieten für 

die Windkraftnutzung

•	 Flächendeckende Untersuchung der Region/des Gemeinde-

 gebietes: Analyse der Windpotenziale, Berücksichtigung 

 zwingender Ausschlusskriterien 

•	 Betrachtung vorläufiger Suchräume: Weitergehende Untersuchung 

  anhand von Ausschluss- und Abwägungskriterien sowie Berück- 

 sichtigung von Bündelungsprinzip und Überlastungsschutz

•	 Betrachtung verbliebener Suchräume: Vertiefte Analyse von  

 Landschaftsbildwirkungen, Abgleich mit bestehenden 

 regionalplanerischen Zielaussagen 

•	 Bestimmung und Abgrenzung der Vorrang- bzw. Ausschluss-

 gebiete im Planentwurf
 Quelle: Regionalverbandes Südlicher Oberrhein (2006).

Zur vereinfachten Einschätzung des wirtschaftlichen Betriebs von 
Windkraftanlagen kann auf vorhandene Datengrundlagen (insbe-
sondere Potenzialkarten zur Windkraftnutzung) zurückgegriffen 
werden. So stellt bspw. der Windatlas Bayern (2010) in drei Karten 
landesweit die mittlere Windgeschwindigkeit in 10 m, 80 m und 
140 m über Boden dar. Für die Ausweisung von geeigneten Flä-
chen für die Windenergienutzung in Bereichen mit rauer Topogra-
phie oder im Umfeld lokaler Hindernisse sind allerdings detaillierter 
kleinräumige Informationen (Messungen) über die Windgeschwin-
digkeiten erforderlich.

Für die Beurteilung der Wirkung von Windkraftanlagen auf das 
Landschaftsbild können Visualisierungen durch Photosimulationen 
vorgenommen werden.

Die Beurteilung der Geräuschimmissionen der Windkraftanlagen 
erfolgt auf Grundlage der Technischen Anleitung zum Schutz ge-
gen Lärm (TA Lärm). Die AVV regelt die Kennzeichnung/Nacht-
befeuerung von Windenergieanlagen. Hinweise zur Minderung 

der Lichtemissionen gibt die HiWUS-Studie (BWE Bundesverband 
WindEnergie, 2008). Zur Beurteilung der Auswirkungen von Wind-
kraftanlagen auf die Fauna sind faunistische Gutachten (i. d. R. 
Avifauna und Fledermäuse) erforderlich.

Weiterführende Literatur 

Umweltbundesamt (2010): Energieziel 2050 – 100% Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen. Dessau-Roßlau 
Online verfügbar unter: www.uba.de/uba-infomedien/3997.html

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbrau-
cherschutz NRW (2011): Windkrafterlass. Düsseldorf 
Online verfügbar unter: www.umwelt.nrw.de/klima/pdf/windenergie_erlass.pdf

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Tech-
nologie (Hrsg.) (2010): Bayerischer Windatlas, München 
Online verfügbar unter: www.verwaltung.bayern.de/egov-portlets/xview/ 
Anlage/4015428/BayerischerWindatlas.pdf

Deutsches Institut für Urbanistik (difu) (2011): Klimaschutz in Kommunen – 
Praxisleitfaden – Teil A. Berlin
Online verfügbar unter: www.leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de

Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB) (Hrsg.) (2002): Planungs-
rechtliche Steuerung von Windenergieanlagen durch Städte und Gemeinden. 
DStGB-Dokumentation Nr. 25. Berlin 
Online verfügbar unter: www.stadt-und-gemeinde.de/magazin/doku25.html

Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB) (Hrsg.) (2009): Repowering 
von Windenergieanlagen – Kommunale Handlungsmöglichkeiten. DStGB-
Dokumentation Nr. 94. Berlin 
Online verfügbar unter: www.dstgb.de/dstgb/DstGB-Dokumentationen/ 
Nr.%2094%20-%20repowering%20-%20Kommunale%Handlungs%C3%B
6glichkeiten/doku94_repowering-barrierefrei.pdf

Photosimulation geplanter Windkraftanlagen
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4.3.2 
Photovoltaik

Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) wandeln durch Solarzellen 
(Module) Solarstrahlung unmittelbar in elektrischen Strom um und 
speisen ihn ins öffentliche Stromnetz ein93. Die Nutzung von So-
larenergie ist insofern wetterabhängig und unterliegt tages- und 
nacht- sowie jahreszeitlichen Schwankungen. Bei den PV-Anlagen 
ist zu unterscheiden zwischen der Errichtung von großflächigen, 
raumbedeutsamen Photovoltaik-Freiflächenanlagen und kleineren 
Anlagen an oder auf Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen, 
beispielsweise Lärmschutzwälle oder -wände. 

PV-Anlagen decken derzeit einen geringeren Marktanteil ab94 und 
erreichen (noch) nicht die Konkurrenzfähigkeit mit konventionel-
len Energieträgern. Durch die Errichtung großflächiger PV-Anlagen 
kann der Anteil der Photovoltaik an der erneuerbaren Energie ge-
genüber PV-Anlagen an oder auf Gebäuden rascher erhöht werden. 
Zudem ist Solarstrom aus Freiflächenanlagen deutlich günstiger zu 
produzieren als bei Dachanlagen. 

Da die Solarstrahlung vor Ort (Globalstrahlung) neben anderen 
Faktoren den Ertrag von PV-Anlagen bestimmt, findet sich in Süd-
deutschland mit der höchsten mittleren jährlichen Globalstrahlung 

93 Im Bereich der Photovoltaik vollzieht sich derzeit ein rascher Technologiewandel. Die 
Weiterentwicklungen erfordern möglicherweise planerische Anpassungen an neuartige 
Technologien.

94 Der Anteil der PV am Endenergieverbrauch lag in Deutschland 2010 bei 1,9% (BMU, 
2011a). Der Anteil der Freiflächenanlagen an der installierten PV-Gesamtleistung betrug 
Ende 2007 noch 8,0% (Arge Monitoring PV-Anlagen, 2008) und stieg in 2009 sprunghaft 
auf rund 20% an (BMU, 2011b) und weist insofern eine hohe Wachstumsdynamik auf.

auch die höchste installierte PV-Gesamtleistung95. 

Eine wesentliche Umweltauswirkung von Freiflächenanlagen ist 
die erhebliche Flächeninanspruchnahme und die dadurch hervor-
gerufene Flächenkonkurrenz mit anderen Raumnutzungen. PV-
Freiflächenanlagen werden zumeist aufgeständert errichtet, so dass 
die durch sie hervorgerufene Versiegelung (Fundamente für die 
Aufständerung, Betriebsgebäude, Erschließungswege) in der Regel 
nur gering ist96. Eine weitere wesentliche Umweltauswirkung ist die 
Veränderung des Landschaftsbildes (technische Überformung), die 
allerdings gegenüber der Windenergie einen deutlich geringeren 
„Wirkraum“ aufweist. 

Die räumliche Planung verfolgt hinsichtlich der PV-Freiflächenanla-
gen das Ziel, durch die Sicherung geeigneter Flächen die räumlichen 
Voraussetzungen für diesen Energieträger zu schaffen. Um dabei 
Fehlentwicklungen wie ungeordnete Bauaktivitäten, Nutzungskon-
kurrenzen oder nachteilige Umweltauswirkungen zu vermeiden, soll 
der Ausbau der PV auf Freiflächen durch eine abgewogene Stand-
ortwahl gesteuert erfolgen. Aufgrund der langen Planungshorizonte 
von Regionalplänen erscheint es im Hinblick auf die in Zukunft nicht 
mehr aus dem EEG geförderten PV-Freiflächenanlagen geboten, 

95 Ende 2010 lag die installierte Gesamtleistung in Bayern bei etwa 39%, gefolgt von Baden-
Württemberg mit 18% (BMU, 2011b).

96 Im Sinne eines nachhaltigen Flächenmanagements ist die Errichtung von PV-Freiflächenanla-
gen auf schon versiegelten bzw. vorgenutzten Flächen vorrangig.
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diesen Aspekt bei der Ausweisung von Flächen einzubeziehen97.

Bei den kleineren Anlagen an oder Gebäuden oder auf sonstigen 

Einrichtungen bestimmen die vorhandenen Siedlungsstrukturen, 
vor allem Dach- und Fassadenflächen sowie sonstige Siedlungsflä-
chen wie Parkplatzüberdachungen oder Lärmschutzwände, maß-
geblich die verfügbare Fläche für die Aufstellung von Photovoltaik-
Modulen (UBA, 2010)98. Der energetische Ertrag der Systeme ist 
dabei neben städtebaulichen Rahmenbedingungen insbesondere 
von der geographischen Lage, dem Neigungswinkel oder der Ex-
position abhängig. 

Die Nutzung der Photovoltaik an oder auf Gebäuden oder sons-
tigen Einrichtungen ist grundlegend umwelt- und naturschutzver-
träglicher als die Errichtung auf Freiflächen; es geht von ihr i. d. R. 
keine beeinträchtigende Wirkung aus. Allerdings kann es bei einer 
städtebaulich nicht-verträglichen Integration durch eine disperse 
Verteilung der Anlagen, zu Verstückelung homogener Flächen oder 
zu Diskrepanzen in der Farbgebung kommen (BMVBS/BBSR, 2009). 
Diese Veränderungen des vorhandenen Ortsbildes können als prob-
lematisch empfunden werden.

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER RAUMORDNUNG

Im Rahmen der Raumordnung sind PV-Anlagen an oder auf Ge-

bäuden oder sonstigen Einrichtungen maßstabbedingt nicht Ge-
genstand der Planung.

Eine regionalplanerische Steuerung von PV-Freiflächenanlagen 
setzt die Raumbedeutsamkeit dieser Vorhaben voraus. Bundesein-
heitliche Definitionen/Regelungen/Vorgaben zur Identifizierung der 
Raumbedeutsamkeit bestehen bisher nicht. 

Raumbedeutsamkeit von PV-Freiflächenanlagen – Praxis-

beispiele

Der Teilregionalplan Mittlerer Oberrhein (2006) und ebenso 

der Entwurf der Teilfortschreibung Erneuerbare Energien des 

Regionalverbandes Nordschwarzwald (2007) definieren die 

Raumbedeutsamkeit über die Flächengröße der Anlagen und 

97 PV-Freiflächenanlagen über 10 MW Leistung werden zukünftig nach dem EEG nicht mehr 
gefördert, zudem ist in den nächsten Jahren mit einer zunehmenden Wirtschaftlichkeit 
großer PV-Freiflächenanlagen zu rechnen, die einer Vergütung aus dem EEG dann nicht 
mehr bedürfen. Nach dem derzeitigen Stand des EEG werden PV-Freiflächenanlagen nur auf 
bestimmten Flächenkategorien gefördert. Da Regionalpläne in der Regel eine Laufzeit von 
10 Jahren haben, sollte die Regionalplanung frühzeitig prüfen, wie dem Steuerungsbedarf 
dieser künftig marktfähigen PV-Freiflächenanlagen planerisch Rechnung getragen werden 
kann.

98 Eine gemeinsamen Studie von UBA 2010 geht von 800 km2 Dachflächen, 150 km2 Fassa-
denflächen und 670 km2 versiegelten Siedlungsflächen aus, sodass in der Summe 1.620 km2 
zur Verfügung stehen.

gehen von „raumbedeutsamen Standorten für großflächige PV-

Freiflächenanlagen ab einer Größe von drei Hektar aus“. 

Im Regionalplan Westsachsen (2008) wird die Raumbedeutsam-

keit über die Anlagenleistung („ab einer elektrischen Leistung 

von 100 kWp“) festgesetzt und stuft damit faktisch alle PV-

Freiflächenanlagen als raumbedeutsam ein99. 

Der Regionalplan Ostthüringen (2011) legt hingegen keine 

Kriterien für die Raumbedeutsamkeit fest. 

Der Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen-Anhalt (2010) 

formuliert demgegenüber 

„Photovoltaikfreiflächenanlagen sind in der Regel raumbedeut-

sam und bedürfen vor ihrer Genehmigung einer landesplaneri-

schen Abstimmung.“

Planungsvorgaben

Auf der Ebene der Regionalplanung sind die in den LEP zumeist all-
gemein formulierten, nur teilweise konkretisierten Grundsätze und 
Ziele zu erneuerbaren Energien/Photovoltaik räumlich/sachlich zu 
konkretisieren; diese sind in den nachfolgenden Planungsebenen 
entsprechend zu beachten. Sonstige landes- sowie regionalplane-
rische Vorgaben und sonstige Rechtsvorschriften oder Fachplanun-
gen sind insbesondere bei der Festlegung der Ausschlusskriterien 
(siehe unten) zu berücksichtigen. 

Festlegungen (Ziele, Grundsätze)

In der Landes- und Regionalplanung werden die planerischen Ziele 
und Grundsätze zur Ausweisung von raumbedeutsamen vor allem 
(potenziell) geeigneten Gebieten/Vorbehaltsgebieten100 festgelegt, 
auf denen PV-Freiflächenanlagen ermöglicht werden sollen. 

Allgemeiner Grundsatz zur Nutzung von PV-Freiflächenan-

lagen

Von baulichen Anlagen unabhängige Photovoltaikanlagen 

können nach Prüfung ihrer Raumbedeutsamkeit, zum Beispiel 

hinsichtlich der naturschutzfachlichen und touristischen Auswir-

kungen, flächenschonend auf versiegelten Flächen, insbeson-

dere auf militärischen und zivilen Konversionsflächen, errichtet 

werden. 
 Quelle: LEP IV Rheinland-Pfalz, 2008

Auf der Ebene der Regionalpläne werden die Grundsätze von LEP o. ä. 
räumlich und/oder sachlich konkretisiert. Eine Standortsteuerung kann 
schon auf der Landesebene erfolgen. Das Land Brandenburg ermittelt 

99 Die angegebene Leistung entspricht derzeit einer Flächengröße von 0,2 ha.
 
100  Die Gebietskategorie „Vorranggebiete“ nach § 8 (7) Nr. 1 ROG wird in den uns vorliegen-

den Regionalplänen im Zusammenhang mit PV-Anlangen überwiegend nicht verwendet. 
Allerdings weist der Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge, 1. Fortschreibung (2009) 
neben vier Vorbehaltsgebieten auch ein Vorranggebiet für die Solarenergienutzung aus.
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bspw. sogenannte Suchräume (Flächenpotenziale für PV-Freiflächen-
anlagen), die auf der Ebene der Regionalplanung unter Berücksich-
tigung spezifischer regionaler Gegebenheiten und konkurrierender 
Nutzungsansprüche weiter planerisch konkretisiert werden. Diese 
Vorklärungen sollen zur Beschleunigung der Verfahren beitragen. 

Landesplanerisch ist es möglich, den Vorrang der PV-Nutzung im 
Siedlungsbereich planerisch zu verankern. Der Regionalplan Ost-
thüringen (2011) stellt bspw. dar, dass „die solare Nutzung bevor-
zugt auf Siedlungsflächen (Dachflächen, Fassaden, Brachflächen 
etc.) erfolgen soll. Dabei sollen Konflikte mit der Hauptnutzung der 
Fläche und mit Belangen des Denkmalschutzes vermieden werden“.

Ziel zum Vorrang der PV im Siedlungsbestand

Zur Erfüllung der Leistungsziele zum Ausbau der Solarenergie 

geht die Energiestrategie 2020 von einem Flächenbedarf von 

rund 11.000 ha Bauflächen für große Solarparks aus. Dieses Ziel 

kann nur erreicht werden, wenn in erheblichem Maße auf Flä-

chen im Außenbereich zurückgegriffen wird (was in Verbindung 

mit dem flächenpolitischen Ziel der Reduzierung der Flächenin-

anspruchnahme im Freiraum kritisch gewertet werden kann). 

Raumplanerisch ist im Landesentwicklungsplan geregelt, dass 

die Solarparks auf geeignete militärische und zivile Konversions-

flächen sowie technisch vorgeprägte Standorte gelenkt werden 

sollen und dass eine Inanspruchnahme des Freiraumverbundes 

regelmäßig ausgeschlossen ist 
 Quelle: LEP Berlin-Brandenburg, 2009

Die zeichnerische Darstellung erfolgt in entsprechenden Plansätzen. 
Vorhandene großflächige PV-Freiflächenanlagen werden nachricht-
lich dargestellt.

Begründungen/Begründungsansätze

In der Begründung sind Eignungskriterien (Bevorzugungen und Re-
striktionen) für die Auswahl geeigneter Flächen zur Errichtung von 
PV-Anlagen auf Freiflächen relevant; vor allem ist eine umwelt- und 
landschaftsbildverträgliche Standortwahl zu berücksichtigen. 

Eignungskriterien nach EEG: Erster Grobfilter für die Standortwahl 
von Vorbehaltsgebieten/geeigneten Gebieten sind nach den Krite-
rien des EEG versiegelte Flächen, Konversionsflächen, Flächen ent-
lang von Autobahnen und Schienenwegen101 102.

101  Die übergangsweise nach EEG erfolgte Vergütung von Strom aus PV-Freiflächenanlagen auf 
umgewandelten Ackerflächen ist mittlerweile entfallen. Dementsprechend kann die Raum-
ordnung gegenwärtig nicht davon ausgehen, dass für solche Anlagen auf landwirtschaftli-
chen Flächen ein Bedarf besteht. 

102  Der § 32 Abs. 2 (2), des ab dem 01.01.2012 geltendem EEG stellt klar, dass auf Konversi-
onsflächen keine Förderung erfolgt, wenn diese als Naturschutzgebiet gemäß § 23 oder als 
Nationalpark gemäß § 24 des BNatSchG rechtsverbindlich festgesetzt sind. 

Eignungskriterien Vorbelastung/Beeinträchtigung: Des Weiteren 
sind Flächen zu bevorzugen, die schon vorbelastet beziehungsweise 
beeinträchtigt und damit entsprechend konfliktarm sind. Im Regio-
nalplan Mittlerer Oberrhein (2006) werden insofern Standorte be-
vorzugt, die bereits durch technische Infrastruktur (stark befahrene 
Straßen, Sendemasten, Hochspannungsleitungen oder Deponien), 
hinsichtlich des Landschaftsbildes vorbelastet sind. Der Regional-
plan Westsachsen 2008 führt hierzu aus:

Geeignete Flächen für PV-Freiflächenanlagen als Ziel der 

Raumordnung

Die Nutzung solarer Strahlungsenergie soll bevorzugt innerhalb 

bebauter Bereiche erfolgen. Außerhalb bebauter Bereiche soll 

die Nutzung solarer Strahlungsenergie durch Photovoltaik-

Freiflächenanlagen auf geeigneten Flächen erfolgen. Geeignete 

Flächen sind: Flächen, die eine Vorbelastung mit großflächigen 

technischen Einrichtungen im räumlichen Zusammenhang auf-

weisen, Lärmschutzeinrichtungen entlang von Verkehrstrassen, 

Halden, Konversionsflächen mit hohem Versiegelungsgrad ohne 

besondere ökologische oder ästhetische Funktionen und sonsti-

ge brachliegende ehemals baulich genutzte Flächen. 
 Quelle: Regionalplan Westsachsen, 2008

Weitere spezifische Eignungskriterien: Diese können im regional-
planerischen Maßstab bspw. Flächengröße und -zuschnitt, Lage, 
Exposition oder Topographie der Fläche sein. 

In der Teilfortschreibung des Regionalplans Mittlerer Oberrhein 
(2006) erfolgt eine Einzelfallprüfung unter den Aspekten Nord-
hanglagen, Flächenzuschnitt, Zuwegung/Erschließung, Einspeise-
möglichkeit ins Stromnetz und Attraktivität des Landschaftsbildes. 
Der Regionalplan Ostthüringen (2011) hebt überdies auch die hohe 
Eignung von Gebieten „mit einer hohen mittleren Globalstrahlungs-
summe“ hervor (wobei PV-Anlagen auch auf Flächen gute Erträge 
liefern, die nicht über einen derartige Güte verfügen).

Sollen auch Ackerflächen als potenzielle Eignungsgebiete ausge-
wiesen werden, sollten wertvolle Böden der Landwirtschaft nicht 
entzogen werden. Insofern bieten sich vor allem Ackerflächen mit 
geringen Bodenzahlen an (vgl. Tabelle 7).

Ausschlusskriterien: Kriterien, nach denen die Errichtung von PV-
Freiflächenanlagen nicht möglich beziehungsweise nicht geboten 
ist. Dies betrifft beispielsweise die Errichtung von PV-Freianlagen 
in Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, flächenhaf-
ten Naturdenkmalen, Biotopen nach § 24a BNatSchG, EU-Vogel-
schutzgebieten, FFH-Gebieten oder Naturparks. Ausschlusskriterien 
können auch festgesetzte Überschwemmungsgebiete nach dem 
Wasserhaushalts-Gesetz (WHG) oder bestehende und geplante 
Trassen gemäß Regionalplan sein. Des Weiteren sind Gebiete aus-
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zuschließen, in denen anderen raumordnerischen Belangen Vorrang 
eingeräumt wird. 

Ziel zur Festlegung von Gebieten, in denen die Errichtung 

von PV-Freiflächenanlagen unzulässig ist

Die Errichtung von Photovoltaikanlagen-Freiflächenanlagen 

innerhalb nachfolgender Gebiete ist unzulässig: Vorranggebie-

te für Natur und Landschaft, für Landwirtschaft, Waldschutz, 

Waldmehrung. oberflächennahe Rohstoffe einschl. einer Puffer-

zone von 300 m bei Festgesteinslagerstätten bzw. -gewinnungs-

gebieten, für den Braunkohlenabbau, für den vorbeugenden 

Hochwasserschutz oder für Verteidigung.
 Quelle: Regionalplan Westsachen, 2008

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER KOMMUNALPLANUNG

PV-Freiflächenanlagen

Der Regionalplanebene vergleichbar empfiehlt es sich vor dem Hin-
tergrund gestiegener Nachfrage nach PV-Freiflächenanlagen, zur 
Vermeidung ungeordneter Entwicklungen und zur Verringerung 
nachteiliger Umweltauswirkungen durch diese Anlagen ein Stand-
ortkonzept für das gesamte Gemeindegebiet zu erstellen. Die Er-
richtung von PV-Freiflächenanlagen erfolgt insofern gesteuert; es 
werden im Sinne einer Angebotsplanung hierfür geeignete Flächen 
festgelegt. Diese werden im Flächennutzungsplan dargestellt, bin-
den die Gemeinde und geben Investoren Orientierung. 

Für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage im Außenbereich ist 
in der Regel ein Bebauungsplan erforderlich. Planungsrechtliches Ziel 
ist die Sicherung einer Fläche für derartige Anlagen, die entweder der 
Vorhaltung dient (Angebotsplanung) oder auf der ein konkretes Vor-
haben umgesetzt werden soll. Diese sind nach § 35 BauGB im Außen-
bereich nicht privilegiert. Überdies greift die Mindestvergütungsrege-
lung des EEG nur dann, wenn ein Bebauungsplan aufgestellt wurde103. 

Planungsvorgaben

In den Raumordnungsplänen sind zumeist allgemein formulierte 
Grundsätze sowie Ziele zu erneuerbaren Energien/Photovoltaik fest-
gelegt; diese sind entsprechend zu berücksichtigen oder zu beach-
ten. In den Regionalplänen bestehen derzeit vielfach (noch) keine 
Darstellungen von Vorbehaltsgebieten/geeigneten Gebieten für die 
Entwicklung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Insofern ist die 
Gemeinde – anders als beispielsweise bei Vorranggebieten für die 
Windenergie – in ihrer räumlichen Standortwahl nicht beschränkt. 
Liegt hingegen ein Regionalplan vor, der Eignungsflächen für PV-Frei-
flächenanlagen ausweist, sind diese durch die Gemeinde zu berück-
sichtigen. Allerdings können diese Anlagen aufgrund der fehlenden 
Privilegierung – anders als bei der Windkraftnutzung – außerhalb der 
„Angebotsflächen“ nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.

Werden im Regionalplan Vorbehaltsgebiete festgesetzt, verbleibt 
der Gemeinde die abschließende Abwägung zu diesen vorgese-
henen Gebietsnutzungen.

103  PV-Freiflächenanlagen sind als gewerbliche Anlagen einzuordnen und damit in Dorf-, 
Misch-, Kern-. Gewerbe- und Industriegebieten sowie Sondergebieten Erneuerbare Energien 
grundsätzlich zulässig, sofern im Bebauungsplan keine anderen Festsetzungen getroffen 
werden und sie sich in das entsprechende Gebiet einfügen. 

TABELLE 7:        
EINSTUFUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER FLÄCHEN NACH ERTRAGSPOTENZIAL

Kategorie Ertragspotenzial Verwendung bei der Suchraumermittlung

1 Bodenzahlen vorherrschend > 50 Aggregierung der Stufen zur Klasse „hohes Ertragspotenzial“  
» Ausschluss aus der Suchraumermittlung

2 Bodenzahlen überwiegend > 50 und verbreitet 30 – 50

3 Bodenzahlen überwiegend 30 – 50 und verbreitet > 50

4 Bodenzahlen vorherrschend 30 – 50 Aggregierung der Stufen zur Klasse „durchschnittliches/
unterdurchschnittliches Ertragspotenzial“  
» Miteinbeziehung in die Suchraumermittlung5 Bodenzahlen überwiegend 30 – 50 und verbreitet < 30

6 Bodenzahlen überwiegend < 30 und verbreitet m, 30 – 50

7 Bodenzahlen vorherrschend < 30

Quelle: nach Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, Auswertung 2007; In: bosch & partner (2009)
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Weiterhin ist zu prüfen, ob der Bebauungsplan mit den Zielen der 
Raumordnung vereinbar ist (§ 4 ROG). Soll bspw. ein Bebauungs-
plan im Freiraum aufgestellt werden, der als Vorranggebiet für Na-
tur und Landschaft ausgewiesen ist, widerspricht er damit den Zie-
len der Raumordnung, ist diese Planung insoweit unzulässig. Ggf. 
kann in einem Zielabweichungsverfahren geprüft werden, ob die 
Abweichung von den Zielen der Raumordnung vertretbar ist.

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Errichtung einer PV-
Freiflächenanlage ist zu prüfen, ob dieser Bebauungsplan aus dem 
FNP entwickelt werden kann. Üblicherweise weist ein FNP für den 
unbebauten Bereich (bisher) eine derartige Darstellung nicht auf, so 
dass der FNP entsprechend anzupassen ist. 

Darstellungen, Festsetzungen

Die Gemeinden können durch Darstellung geeigneter Bereiche im 
FNP die Standortsuche von Anlagenbetreibern entsprechend steu-
ern (difu, 2011). Eine weitere Möglichkeit besteht in der Erarbeitung 
und dem Beschluss eines qualifizierten Standortkonzeptes im Sinne 
einer sonstigen städtebaulichen Planung gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 
BauGB. Wird die Darstellung geeigneter Flächen für PV-Freiflächen-
anlagen als ein städtebauliches Entwicklungskonzept erarbeitet, ist 
dieses nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne zu berücksichtigen. Falls auf einem geeigneten Standort 
im Gemeindegebiet eine PV-Freiflächenanlage errichtet und ein Be-
bauungsplan aufgestellt werden sollte, wird der FNP entsprechend 
geändert bzw. angepasst.

Als weitergehende (auch komplementäre) Darstellungen und Fest-
setzungen sind zum Beispiel zweckmäßig:
 

Darstellungen und Festsetzungsmöglichkeiten für

PV-Freiflä chenanlagen:

Flächen für Versorgungsanlagen gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 lit. b 

BauGB bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB mit dem entsprechenden 

Standortsymbol gem. Nr. 7 der Anlage zu PlanZVO

Festsetzungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der 

Nachbarschaft/des Landschaftsbildes

Durch eine Beschränkung der Höhe baulicher Anlagen kann bspw. 
sowohl den Belangen der Nachbarschaft, des Anlagenbauers, als 
auch den Belangen des Landschaftsbilds Rechnung getragen wer-
den. Durch Festsetzungen zur reflexionsarmen Ausgestaltung der 
Solarmodule, der Oberflächen der Konstruktionselemente (Rahmen 
und Unterkonstruktionen) sowie der Nebenanlagen können belästi-
gende Reflexionen reduziert werden.

Festsetzungen zum Schutz / Pflege von Natur und Landschaft

Naturschutzfachliche Festsetzungen können sich an der getroffe-
nen Vereinbarung zwischen der Unternehmungsvereinigung Solar-
wirtschaft (UVS) und dem NABU orientieren (UVS/NABU, 2005). 
Dies betrifft bspw. den extensiven Bewuchs und Pflege (Schafweide, 
Mahd) unter den Modulen, die Durchlässigkeit von Einzäunungen für 
Kleinsäuger und Amphibien und weiteres (UVS und NABU, 2005).

Festsetzungen zum Rückbau der Anlagen

Festsetzungen zum Rückbau

Nach Beendigung der Nutzung sind die Solaranlagen einschließ-

lich der errichteten Nebenanlagen sowie des Betriebsgebäudes 

innerhalb einer 6-Monatsfrist zurückzubauen. Die Flächen sind 

anschließend, …, einer landwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen.
 Quelle: Bebauungsplan Solarpark Am Jungberg, Stadt Jena, 2010
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Festsetzung eines Sondergebietes (SO) Photovoltaik

Nach der BauGB-Novelle vom Juli 2011 sind die Flächen für  

Photovoltaikanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB als Versor-

gungsflächen EE gem. Nr. 7 der Anlage zur PlanZVO festzusetzen.
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Festsetzungen zur zeitlich befristeten Nutzung

Gemäß BauGB § 9 Abs. 2 besteht im Bebauungsplan die Möglichkeit, 
die Nutzung eines bestimmten Gebietes für eine PV-Freiflächenan-
lage zu befristen. Derart lässt sich begründen, dass die Inanspruch-
nahme des bisherigen Freiraums nur begrenzt und nicht dauerhaft 
bleiben soll. Es kann auch die Folgenutzung bestimmt werden. Dies 
kann auch bei der Zwischennutzung von Brachflächen zweckmäßig 
sein. Es fallen Flächen vorübergehend brach, die zu gegebener Zeit 
aus städtebaulichen Gründen wieder reaktiviert werden sollen. Bei 
den Anlagen zur erneuerbaren Stromproduktion sind PV-Anlagen 
trotz des Aufwandes der Montage und der Demontage am besten 
für eine Zwischennutzung geeignet (BMVBS/ BBSR, 2009).

BEGRÜNDUNG

Erfolgt eine Standortsuche von geeigneten Gebieten für PV-Freiflä-
chenanlagen auf der Ebene der Flächennutzungsplanung, werden 
in der Begründung die Kriterien zur Ausweisung der jeweiligen Ge-
biete benannt, nach denen die Gebietsauswahl vorgenommen wur-
de. Die Kriterien sind aus fachlichen und/oder rechtlichen Gründen 
nachvollziehbar herzuleiten und entsprechend zu dokumentieren.

In der Begründung von Bebauungsplänen werden Anlass und Ziele 
für die Planaufstellung benannt und die Erforderlichkeit der dies-
bezüglichen Festsetzungen begründet. Es kann aufgeführt werden, 
dass durch die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen auch ein Bei-
trag zur Erreichung der Bundes- oder Landesziele zur Verringerung 
der CO2-Emissionen und Förderung der erneuerbaren Energien ge-
leistet wird. Aufgrund der nur mittel- bis langfristigen Wirksamkeit 
von Maßnahmen im Bereich des Gebäudebestandes kann der Anteil 
der Solarenergie im Gemeindegebiet durch die Errichtung von Pho-
tovoltaikanlagen in Form eines Solarparks rascher erhöht werden.

Neben Standortwahl, Standort selbst und Lage erfolgt eine Be-
schreibung der Anlage. Zudem werden Festsetzungen und Anga-
ben zur Erschließung und technischen Versorgung beschrieben und 
– soweit städtebaulich erforderlich und bauleitplanerisch relevant – 
begründet.

Die Festsetzungen eines Bebauungsplanes zielen vielerorts darauf 
ab, einen Kompromiss zwischen einer möglichst hohen wirtschaft-
lichen Auslastung der Flächen und einer möglichst geringen Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes sowie der sonstigen naturschutz-
fachlichen Belange herbeizuführen. Dies ist in der Begründung 
entsprechend zu erläutern.

PV-Anlagen an oder auf Gebäuden oder sonstigen Einrichtungen

Planungsvorgaben

Die verfahrensrechtlichen Vorschriften über die Zulassung von PV-
Anlagen finden sich in den Bauordnungen der Bundesländer. Diese 
sehen i. d. R. vor, dass für PV-Anlagen an oder auf Gebäuden kein 
Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist104.

Für den Gebäudebestand können sich gelegentlich Einschränkun-
gen aus bauplanungsrechtlichen Erhaltungssatzungen, aus örtlichen 
Baugestaltungsvorschriften oder aus Bestimmungen des Denkmal-
schutzes ergeben (Klinski, 2005). Hinsichtlich von PV-Anlagen im 
Außenbereich hat die neu eingefügte Nr. 8 in § 35 Abs. 1 BauGB 
klargestellt, dass im Außenbereich ein Vorhaben zulässig ist, wenn 
es der Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an und auf Dach- und 
Außenwandflächen von dort zulässigerweise genutzten Gebäuden 
dient, wenn die Anlage dem Gebäude baulich untergeordnet ist.

Darstellungen, Festsetzungen

Im Flächennutzungsplan können Standorte für erneuerbare Ener-
gieanlagen dargestellt werden. Der Flächennutzungsplan der Stadt 
Freiburg (2006) stellt bspw. „Sonderbauflächen großflächige Pho-
tovoltaikanlagen“ dar, die überlagernd zu den bestehenden bzw. 
geplanten Park+Ride-Anlagen ausgewiesen sind (vgl. Kapitel 4.2).
Hierdurch wird ein Signal gesetzt, dass derartige Anlagen erwünscht 
sind (Angebotsplanung für Investoren), Flächen sinnvoll doppelt ge-
nutzt werden können und möglicherweise ein Beitrag zur Elektro-
mobiltät geleistet werden kann.

Im Bebauungsplan können nach § 9 Abs.1 Nr. 23 b BauGB aus 
städtebaulichen Gründen Gebiete festgelegt werden, in denen bei 
der Errichtung von Gebäuden bestimmte bauliche Maßnahmen für 
den Einsatz erneuerbarer Energien wie insbesondere Solarenergie 
getroffen werden müssen.

Festsetzung zur Tragfähigkeit von Dachflächen

Dachflächen sind so zu konstruieren, dass die statischen Voraus- 

setzungen für die Nachrüstung einer Anlage zur Sonnenenergie-

gewinnung (Photovoltaik oder Solarthermie) gegeben sind.
 Quelle: Festsetzungen mit örtlichen Bauvorschriften vom 15.04.2008 zum Vorhaben-
 bezogenen Bebauungsplan Nördlich Kartäuserstraße, 2. Änderung, Stadt Freiburg, 2008

104  Die PV-Anlagen dürfen dabei nicht die Hauptnutzung des Grundstücks darstellen. Eigen-
ständige Solaranlagen, die nicht mehr als bauliche Nebenanlagen betrachtet werden kön-
nen, sind bauplanungsrechtlich eigenständig als gewerbliche Anlagen einzustufen (Klinski, 
2005). Bis zur Klarstellung von § 14 BauNVO im Zuge der BauGB Novelle 2012 bestand in 
diesem Zusammenhang Unsicherheit im Hinblick auf die planungsrechtliche Zulässigkeit von 
PV-Anlagen als in einem Baugebiet unzulässige gewerbliche Nutzung; diese wurde mit der 
Novelle ausgeräumt. Anlagen zur Nutzung von Solarthermie sind ohnehin als Nebenanlagen 
in allen Gebieten der BauNVO zulässig.
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Eine aktive Nutzung von PV-Anlagen kann die Gemeinde allerdings 
nicht unmittelbar durch Festsetzungen im Bebauungsplan durchset-
zen. Hier bieten städtebauliche Verträge oder Kaufvertragsregelun-
gen eine Möglichkeit, dass entsprechende PV-Anlagen durch den 
Bauherrn installiert werden.

Zur effizienteren Nutzung solarer Strahlungsenergie können weitere 
Festsetzungen bspw. zur Orientierung oder der Stellung der Gebäu-
de, zu Bauhöhen (Vermeidung der Verschattung durch Nachbarge-
bäude), zu Anpflanzungen (Vermeidung der Verschattung durch 
Vegetation) oder zu Baugrenzen getroffen werden105 (Siehe hierzu 

ausführlich Kapitel 4.1.1).

PV-Anlagen sind nur teilweise mit dem Denkmalschutz vereinbar. 
Um in sensiblen Bereichen Störungen durch PV-Anlagen auf Ge-
bäuden im räumlichen Kontext zu Denkmälern zu reduzieren, sind 
wesentliche Kriterien:

•	 der Standort ihrer Montage ist unauffällig oder vom öffentlichen 
Raum nicht einsehbar

•	 die Eigenwirkung der Anlagenmodule ist gering

•	 oder sie ordnen sich dem Gesamterscheinungsbild des Denkmals 
in Bezug auf Farbigkeit, Struktur, Größe und Standort unter.

So kann z. B. die örtliche Bauvorschrift erlassen werden, dass auf 
Flachdächern aufgeständerte PV-Anlagen in ihrer Mindestgröße be-

105  Um den Stromertrag nicht erheblich zu reduzieren, sollten PV-Anlagen möglichst verschat-
tungsfrei sein. 

schränkt werden, so dass diese vom Straßenraum nicht einsehbar 
sind oder dass auf Satteldächern eine PV-Anlage nur auf der stras-
senabgewandten Seite zulässig ist.

Begründung

Die aktive Nutzung von solarer Strahlungsenergie kann damit be-
gründet werden, dass die Schaffung von energieeffizienten Rah-
menbedingungen für eine solaroptimierte Planung, der Umsetzung 
der auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten 
Klimaschutzziele dient. Dies wird insbesondere der Fall sein, wenn 
die ergänzende Nutzung der PV Bestandteil eines energetischen Ge-
samtkonzeptes ist.

VERKNÜPFUNGEN / SYNERGIEN MIT ANDEREN 
REGELUNGEN

Vorrangig sind PV-Freiflächenanlagen im Sinne eines nachhaltigen 
Flächenmanagements auf schon versiegelten bzw. vorgenutzten 
Flächen zu errichten. 

Aufgrund des Ziels der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
und der raumordnerischen Sicherung von Flächen, bspw. für die 
Belange der Anpassung an den Klimawandel, ist das mögliche In-
teresse an einer Umwandlung von Acker- in Grünlandflächen für 
PV-Freiflächenanlagen kritisch zu bewerten und bedarf einer detail-
lierten und umfassenden Betrachtung im jeweiligen Einzellfall.

DATENGRUNDLAGEN / METHODEN /  
BEURTEILUNGSMASSSTÄBE

Zur Ermittlung potenziell geeigneter Gebiete für PV-Freiflächenan-
lagen ist eine Bestandsaufnahme dieser Gebiete erforderlich. Es sind 
dabei Flächen zu bevorzugen, die schon vorbelastet beziehungsweise 
beeinträchtigt und konfliktarm sind. Auf der kommunalen Ebene 
können auch Gewerbeflächen, die nicht (mehr) vermarktbar sind, 
geeignete Gebiete darstellen106.

Wesentliche Datengrundlagen zur Ermittlung der Standorteignung 
für PV-Freiflächen an la gen sind die vorhandenen digitalen Daten wie 
zum Beispiel die Objektarten aus ATKIS (Amtliches Topographisch-
Kartographisches Informationssystem). Dies kann durch Begehungen 
ergänzt werden. Für eine vergleichende Beurteilung potenzieller 

106  Diese Flächen sind häufig schon erschlossen, beräumt sowie verfügbar und können daher 
günstige Vorraussetzungen für PV-Freiflächenanlagen aufweisen (siehe hierzu auch Leitfa-
den der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen, 2011). 

Überlagernde Darstellung einer P+R-Anlagen mit 

Sonderbauflächen für Photovoltaik anlagen
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ABBILDUNG 21: 
KRITERIEN BEI DER PLANUNG VON SOLARPARKS AUF BRACHFLÄCHEN

Flächengröße Die Investoren sind an großen, zusammenhängenden Flächen interessiert, damit die Fixkosten eines Projektes (Bebauungs-
plan, Stromanschluss, Verwaltungskosten, usw.) in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ertrag stehen. Für Standorte im 
Innenbereich kann eine Flächengröße von mindestens 1 ha als Orientierungswert angesehen werden.
Für Flächen im Außenbereich gilt häufiger, dass sowohl die verkehrliche Erschließung als auch der Anschluss an das 
Stromnetz herzustellen oder zu ertüchtigen sind. Daher ist hier mit höheren Kosten zu rechnen. Auch haben verschiedene 
Investoren interne Orientierungswerte, ab denen ein Projekt für sie interessant ist. Ein Orientierungswert für Standorte im 
Außenbereich ist eine für Photovoltaik-Module effektiv nutzbare Fläche ab 3 ha. Das entspricht einer Mindest-Grundstücks-
größe von 4 ha.

Topographie und 
Zuschnitt

Für Solarparks eignen sich Flächen, die weitgehend eben sind. Sofern die Flächen eine Geländeneigung aufweisen 
(beispielsweise Deponien), sind die nach Süden ausgerichteten Teilflächen für die Aufstellung von Photovoltaik-Modulen v. a. 
geeignet. Das Kriterium Flächengröße bezieht sich bei topographisch bewegten Standorten daher auf die nach 
Süden ausgerichteten Teilflächen. Optimal für eine Nutzung als Solarpark ist ein in etwa rechtwinkliger Zuschnitt der Fläche. 
Stark unförmig geschnittene, topographisch sehr bewegte, oder nach Norden geneigte Flächen sind kaum oder nicht geeig-
net für Solarparks.

Verschattung Bei Standorten im Innenbereich ist insbesondere eine Verschattung durch Nachbargebäude zu prüfen, bei Standorten im Au-
ßenbereich eine Verschattung durch Bäume. Da der Solarpark das ganze Jahr über Strom erzeugt, ist die stärkere Verschat-
tung im Winter zu berücksichtigen. Ist ein Standort ganz oder überwiegend durch Bäume, Masten, Nachbargebäude oder 
ähnliches verschattet, wird dies die Wirtschaftlichkeit des Projektes erheblich beeinträchtigen.

Grundstücks-
verfügbarkeit

Die Nachnutzung einer Brachfläche als Solarpark erfordert die Mitwirkungsbereitschaft des Eigentümers. Ist der Standort 
bereits im Eigentum der Gemeinde, ist er auch sofort verfügbar. Ist der Eigentümer eine der Gemeinde bekannte natürliche 
oder juristische Person, kann die Gemeinde seine Mitwirkungsbereitschaft erfragen. Schwieriger wird es, wenn komplizierte 
Eigentumsverhältnisse bestehen wie bspw. umfangreiche ungeklärte Erbengemeinschaften oder Gesellschaften in Liqui-
dation. In diesem Fall ist zu prüfen, wie viel Aufwand in die Aufklärung der Eigentumsverhältnisse und die Ermittlung der 
Mitwirkungsbereitschaft investiert werden kann. Sofern der Standort wirtschaftlich interessant ist, wird der Projektentwickler 
die Grundstücksverfügbarkeit selbst klären. 

Einspeisepunkt Die Einspeisung des erzeugten Stroms erfordert einen Einspeisepunkt in räumlicher Nähe zum Solarpark (bei größeren 
Anlagen ist ein Mittelspannungsanschluss erforderlich). Je weiter der Einspeisepunkt vom Standort des Solarparks entfernt 
ist, desto ungünstiger ist der Standort insbesondere wegen der Kosten für die Leitungstrasse. Als Orientierungswert ist eine 
Entfernung bis zu 500 m als günstig einzustufen, die auch kleinere Solarparks ermöglicht. Eine Entfernung von bis zu 4 km 
ist bei größeren Projekten ab 10 ha vorstellbar. 

Beräumung Um auf Brachflächen Solarparks errichten zu können, sind vorhandene Aufbauten zu beseitigen. Ein Orientierungswert, wie 
hoch die Abbruchkosten maximal sein dürfen, damit ein Solarpark noch realisierbar ist, kann nicht angegeben werden. Es 
hängt von der Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes ab, wie viel Geld für die Aufbereitung des Standortes – Grundstücks-
verfügbarkeit, Beräumung, ggf. Sanierung – zur Verfügung gestellt werden kann.

Boden-
verunreinigungen

Etwaige Bodenverunreinigungen aus einer Vornutzung sind kein grundsätzlicher Hinderungsgrund für die Errichtung eines 
Solarparks. Bei der Errichtung eines Solarparks wird die Geländeoberfläche nur in geringem Umfang verändert. Vorhandene 
Bodenkontaminationen, von denen keine unmittelbare Gefahr ausgeht, können auf dem Grundstück verbleiben. Der Investor 
kann die Fläche vom Eigentümer pachten. Nach Ablauf der Pachtdauer wird dann der Standort – mitsamt den Kontaminatio-
nen – wieder an den Eigentümer zurückgehen.
Im Unterschied dazu stehen beseitigungspflichtige Altlasten, die ein Einschreiten des Eigentümers erfordern. Hieraus können 
sich für das Bauvorhaben Verzögerungen oder Mehrkosten ergeben.

Störwirkungen Zu prüfen sind die Auswirkungen des Solarparks auf das Landschaftsbild und aus möglichen Blendwirkungen durch Re-
flektionen. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind anhand der Lage, möglichen Blickachsen, Nähe zu Schutzgebieten, 
Kulturdenkmäler usw. zu beurteilen. Blendwirkungen sind insbesondere dann zu prüfen, wenn der Standort in Nachbarschaft zu 
Verkehrsanlagen wie z. B. einem Flughafen, einer Bahnlinie oder einer Straße liegt.

Quelle: In Anlehnung an Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (2011)

Eignungsgebiete können „Steckbriefe“ hilfreich sein, in denen die 
wesentlichen Informationen zum jeweiligen Gebiet zusammenge-
stellt werden. Hierbei könnten bspw. Informationen zu den folgen-
den Kriterien aufgeführt werden (vgl. Abbildung 21).

Daneben bestehen Kriterien, nach denen die Errichtung von PV-
Freiflächenanlagen nicht möglich, unzulässig oder nicht geboten ist. 

Insbesondere landes- und regionalplanerische Vorgaben und sons-
tige Rechtsvorschriften oder Fachplanungen, die nicht im Einklang 
mit einer Flächenausweisung für eine PV-Freiflächenanlage stehen, 
sind Ausschlusskriterien. Kommunal können stadtplanerische Vor-
gaben oder Ziele informeller Planungen, die der Ausweisung ei-
nes Gebietes für PV-Freiflächenanlagen entgegenstehen, weitere 
Ausschlusskriterien darstellen. Beispielhaft kann ein ausreichender 
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Schutzabstand zu Kulturdenkmälern festgelegt werden, um deren 
visuelle Beeinträchtigung zu vermeiden.

In vorlaufenden Machbarkeitsstudien für Bebauungspläne wird 
untersucht, ob sich die Anlage energetisch und wirtschaftlich kos-
tenmäßig rechnet. Diese wird bei einem konkreten Vorhaben vom 
Investor erstellt.
Durch die Kommune bzw. den Vorhabensträger ist zu prüfen, ob die 
entsprechenden Eignungs- bzw. Standortkriterien für die Errichtung 
einer PV-Freiflächenanlage erfüllt werden.

Im Zusammenhang mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes sind 
die Auswirkungen der geplanten Anlage umfassend zu prüfen und 
geeignete Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minderung oder zum 
Ausgleich zu treffen (Umweltbericht). Zu den Grundsätzen der Um-

weltprüfung wird auf Kapitel 4.5 verwiesen.

Zu den städtebaulichen Anforderungen an die Gestaltung von Neu-
baugebieten, in denen PV-Anlagen an oder auf Gebäuden genutzt 
werden sollen siehe Checkliste Solare Stadtplanung, (siehe S. 51).
 

Weiterführende Literatur 

Vereinigung der Landespfleger in der Bundesrepublik Deutschland (2010): 
Arbeitsblatt 37 – Solaranlagen und Denkmalschutz; Online verfügbar unter: 
www.denkmalpflege-hessen.de/Download/Solar/Arbeitsblatt.pdf

Deutsches Institut für Urbanistik (difu) (2011): Klimaschutz in Kommunen – 
Praxisleitfaden – Teil A. Berlin
Online verfügbar unter: www.leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 
(Hrsg.), Arge Monitoring PV-Freiflächenanlagen (2007): Leitfaden zur Berück-
sichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen. 
Hannover 
Online verfügbar unter: www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/
application/ pdf/pv_monitoring_letztbericht_guennewig.pdf

Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft und Naturschutzbund Deutschland 
(UVS und NABU) (2005): Kriterien für naturverträgliche Photovoltaikanlagen 
– Vereinbarung zwischen Unternehmungsvereinigung Solarwirtschaft (UVS) 
und Naturschutzbund 
Online verfügbar unter: www.nabu.de/themen/energie/erneuerbareenergien/
solarenergie/04300.html

Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (März 2011): Ein Leitfaden für 
Kommunen – Solarparks auf Brachflächen in Thüringen, Standorte identifizie-
ren und mobilisieren (www.thega.de/uploads/media/leitfaden_solarparks_ge-
samt.pdf)

Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (2010): 
Energie und Ortsplanung, Arbeitsblätter für die Bauleitplanung Nr. 17. München
Online verfügbar unter: www.verwaltung.bayern.de/egov-portlets/xview/
Anlage/4000708Energieund Ortsplanung-ArbeitsblattNr.17.pdf

4.3.3 
Wasserkraft

Wasserkraftwerke nutzen die Lage- bzw. Bewegungsenergie des 
Wassers zur Energiegewinnung. Laufwasserkraftwerke nutzen da-
bei die Strömungen eines Flusses oder Kanals zur Stromerzeugung. 
Hier spielt neben dem Gefälle vor allem die nutzbare Wassermen-
ge eine Rolle für den Energieertrag der Anlagen. Daher liegen die 
größten Potenziale der Wasserkraft in Süddeutschland (günstiges 
Gefälle) bzw. entlang der großen Flüsse. Ihr Wirkungsgrad kann in 
Abhängigkeit von den Standortbedingungen 60 bis 90% erreichen; 
sie wandeln insofern Wasserkraft sehr effizient in Strom um. Weite-
re Vorteile der Wasserkraft sind die lange Lebensdauer der Anlagen 
sowie die robuste und ausgereifte Technik. Der Anteil der Wasser-
kraft an der gesamten Stromerzeugung ist in Deutschland allerdings 
gering und liegt bei rund 3% (BMVBS/BBSR, 2011). Hinsichtlich ih-
rer Leistung werden Wasserkraftwerke in große Anlagen (> 1 MW) 
und kleine Anlagen (< 1 MW) unterschieden. 

Die Wasserkraft hat in Deutschland bereits einen hohen bzw. regi-
onal schon einen sehr hohen Ausbaugrad erreicht. Gleichwohl wer-
den zukünftig noch einzelne Großprojekte zu einer nicht unwesent-
lichen Erhöhung der installierten Leistung führen (BMU, 2008)107. 
Ökologisch sinnvolle Ausbaumöglichkeiten bestehen in der Moder-
nisierung, im Ersatz und dem Ausbau vorhandener Anlagen. Die 
Erschließung von Wasserkraftpotenzialen an bestehenden Quer-
bauwerken kann ebenfalls nützlich sein108. Laufwasserkraftwer-
ke benötigen in der Regel ein Querbauwerk als Staustufe (Wehr, 
Schleuse o. ä.) im Oberlauf vor dem Kraftwerk. Dies ist mit erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden109: das Strö-
mungs- und Abflussgeschehen wird geändert, Struktur und Öko-
logie des Fließgewässers und der Uferbereiche werden beeinflusst, 
der Gewässerverbund wird unterbrochen und in der Betriebsanlage 
selbst werden Fischschäden verursacht. Laufwasserkraftanlagen 
werden aber auch vom Klimawandel betroffen sein. Auf Basis vor-
liegender Berechnungen wird für die nahe Zukunft eine Minderer-
zeugung der Wasserkraft von 1 bis 4% und für die fernere Zukunft 
von bis zu 15% angenommen (BMU, 2010).

107  Ein Beispiel für den Neubau ist das in 2010 errichtete Praterkraftwerk an der Isar in Mün-
chen mit einer Leistung von ca. 2,5 MW. Das Kraftwerk wurde unterirdisch errichtet und 
nutzt das vorhandene Praterwehr. 

108  Der Neubau von Querbauwerken für neu zu errichtende Wasserkraftanlagen wäre mit 
einem Verstoß gegen die Vorgaben der EU-WRRL bzw. des WHG verbunden. Bei einem 
Neubau werden die physikalischen Veränderungen an einem Gewässerkörper i. d. R. dazu 
führen, dass der gute ökologische Zustand eines Gewässers nicht erreicht wird bzw. eine 
Verschlechterung eintritt (BMU, 2010).

109  Wasserkrafträder oder Wasserschnecken mit neuen Fertigungsmethoden und modernen 
Getrieben sowie Steuerungen benötigen keine Stauwerke. Sie können auch in kleineren 
Flüssen mit geringeren Gefälle eingesetzt werden und können für sehr kleine Anlagen eine 
sinnvolle Alternative darstellen (BMU, 2010). 
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Daneben existieren noch weitere Typen der Wasserkraftnutzung: 
Speicherkraftwerke nutzen das Wasser aus Talsperren bzw. auch 
aus hoch gelegenen Seen. Von dort wird es über Druckrohrleitun-
gen ins tiefer gelegene Tal bzw. in den Talsperrengrund geleitet, 
in dem sich das Kraftwerk befindet. Eine Sonderbauform sind die 
Pumpspeicherwerke, die v. a. nachts in Zeiten mit Stromüberschuss 
aus einem Unterbecken Wasser in ein höher gelegenes Oberbecken 
pumpen. Zur Stromerzeugung fließt das Wasser vom Ober- ins Un-
terbecken zurück und liefert dabei über eine Turbine den Antrieb 
für den Generator. Auch in Druckleitungen wie bspw. Trinkwas-
serleitungen können Kleinwasserkraftwerke eingebaut werden. 
Meereskraftwerke (Gezeiten, Wellen, Strömung) gibt es aufgrund 
fehlender Voraussetzungen in Deutschland nicht. Da in der Raum-
ordnung vor allem Laufwasserkraftwerke betrachtet werden, wer-
den die vorgenannten Formen der Wasserkraftnutzung nicht weiter 
behandelt. Zu den Pumpspeicherwerken wird auf das Kapitel 4.3.7 

Speichersysteme verwiesen.

PLANUNGSVORGABEN

In der Regionalplanung werden die in den LEP zumeist allgemein 
formulierten Grundsätze und Ziele zu erneuerbaren Energien/
Wasserkraft sachlich und/oder räumlich konkretisiert; sie sind von 
kommunalen Planungen entsprechend zu berücksichtigen bzw. zu 
beachten. 

Unabhängig von Raumordnungsverfahren ist für die Genehmigung 
von Anlagen zur Nutzung von Wasserkraft gemäß § 68 WHG in der 
Regel ein Planfeststellungsverfahren erforderlich, wenn mit der An-

lage ein Gewässerausbau einhergeht (Plangenehmigungsverfahren 
bei Gewässerausbau, der keiner Umweltverträglichkeitsprüfung zu 
unterziehen ist). Sofern eine Verschlechterung des Gewässerzustan-
des zu erwarten ist kommt § 31 Abs. 2 des WHG zur Anwendung. 
Ist eine solche Verschlechterung zu befürchten, ist eine umfangrei-
che Prüfung erforderlich, an deren Ende eine Abwägung erfolgen 
muss. Stets zu beachten sind die Vorgaben der europäischen Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL, siehe auch WHG §§ 33–35). 

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER RAUMORDNUNG

Festlegungen (Ziele, Grundsätze) sowie Begründung

Allgemeine Entwicklungsziele und Grundsätze zur Wasserkraftnut-
zung können Gegenstand der Raumordnung sein. Im Unterschied 
zur Windenergie, Photovoltaik und teilweise Biomasse kann die 
Raumordnung im Bereich der Wasserkraft nicht regelnd eingreifen110.

Wasserkraftanlagen sind an bestimmte Standortvoraussetzungen 
gebunden, benötigen konkrete Standortausweisungen, sie können 
nicht überall errichtet werden. In einer (technischen) Ausbaupoten-
zialstudie (Beispiel: Ausbaupotenzial der Wasserkraft im Einzugs-
bereich des Neckars, 2011) wurden bspw. ermittelt, welche neuen 
Standorte für eine Nutzung insbesondere der kleinen Wasserkraft-
anlagen theoretisch in Betracht kommen. Ob diese Standorte tat-
sächlich für eine Wasserkraftnutzung geeignet sind, bleibt einer 
Einzelfallprüfung vorbehalten. Neben insbesondere wasserrechtli-

110  Kleinere Wasserkraftanlagen sind i. d. R. nicht raumbedeutsam. 
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chen und gewässerökologischen Belangen sind auch wirtschaftliche 
Aspekte zu prüfen. Raumordnerische Grundsätze beziehen sich da-
her vor allem auf die Leistungssteigerung der vorhandenen Wasser-
kraftnutzung verbunden mit einer Verbesserung der gewässeröko-
logischen Situation. 

Grundsatz zur Erschließung von Wasserkraft-Potenzialen

Die vorhandenen Potenziale der Wasserkraft, insbesondere bei 

Kleinwasserkraftwerken und im Zusammenhang mit alten Was-

serrechten, sollen, soweit dies wasser- und fischereirechtlich und 

ökologisch vertretbar, erschlossen werden.

Die Begründung ergänzt hier unter anderem: Ggf. kann die Opti-

mierung bzw. Wiederherstellung vorhandener Anlagen auch unter 

ökonomischen Gesichtspunkten effizienter sein als Neuanlagen. 
 Quelle: LEP IV Rheinland-Pfalz, 2008

Die Gesamtfortschreibung des Regionalplans Donau-Iller (Entwurf 
2011) legt ihren Schwerpunkt auf den Ausbau bestehender Wasser-
kraftanlagen: „Eine Erschließung ungenutzter Wasserkraftpotenzia-
le ist in der Region Donau-Iller vor allem durch Modernisierung und 
Sanierung vorhandener Anlagen möglich“. 

Begründet wird dies unter anderem damit, dass dem weiteren 
Ausbau Umweltschutzprobleme (auch hinsichtlich der Wasserrah-
menrichtlinie) und hohe Amortisationskosten verbunden mit Fi-
nanzierungsproblemen gegenüberstehen. Der Um- bzw. Ausbau 
bestehender Anlagen bietet hingegen den Vorteil, dass vorhandene 
Anlagen durch umweltverträgliche Anlagenkonzepte und Betriebs-
formen hinsichtlich der ökologischen Auswirkungen optimiert wer-
den können. Durch Modernisierung können die Wirkungsgrade 
der Anlagen gesteigert und damit bisher ungenutzte Potenziale er-
schlossen werden. Ähnlich auch:

Grundsatz zur Verbesserung der gewässerökologischen 

Situation bei Betrieb, Sanierung und Reaktivierung von 

Wasserkraftanlagen

Der Betrieb, die Sanierung und Reaktivierung von Wasser-

kraftanlagen in der Planungsregion soll so erfolgen, dass eine 

Leistungssteigerung mit der Verbesserung der gewässerökolo-

gischen Situation verbunden wird. Dabei soll der ökologische 

Mindestwasserabfluss sichergestellt werden111. 
 Quelle: Regionalplan Ostthüringen, 2011

In der Begründung wird neben anderem darauf abgestellt, dass das 
Repowering den Wirkungsgrad der Anlage erhöht ohne die Öko-
logie des Fließgewässers nachteilig zu verändern. Gleichzeitig kann 
die Modernisierung dazu genutzt werden, die flussbaulichen Anla-

111  Hinweis: Der Satz ist eigentlich nicht erforderlich, da nach § 33 WHG das Aufstauen, 
Entnehmen und Ableiten von Wasser nur zulässig ist, wenn eine ausreichende Mindestwas-
serführung gewährleistet wird. 

gen in einen möglichst naturnahen Zustand zurückzuversetzen.
Die in der Region vorhandenen Wasserkraftanlagen können in einer 
Karte oder einer Übersicht dargestellt werden. 

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER KOMMUNALPLANUNG

Die Energiegewinnung aus Wasserkraft wird auf der kommunalen 
Ebene (bisher) nicht intensiv verfolgt. Die Errichtung neuer Was-
serkraftanlagen unterliegt der Fachplanung. Im wasserrechtlichen 
Zulassungsverfahren (i. d. R. Planfeststellungs- oder Plangenehmi-
gungsverfahren) werden dabei öffentliche Belange (z. B. des Natur- 
oder Landschaftsschutzes) eingestellt und abgewogen. In diesem 
Zuge erfolgt eine Beteiligung der betroffenen Gemeinden, jedoch 
ohne Mitentscheidungsbefugnisse (vgl. Klinski 2005).

Planungsrechtlich sind Wasserkraftanlagen als gewerbliche Anlagen 
einzustufen. Im Innenbereich sind derartige Anlagen in Sonderge-
bieten Erneuerbare Energie und in Industriegebieten grundsätzlich 
zulässig. In Misch- und Gewerbegebieten sind sie zulässig, falls der 
Gebietscharakter nicht verändert wird (sich die Anlage in den Ge-
bietstyp einfügt) und diese nicht störend wirken. Größere Wasser-
kraftanlagen gehören ihrer Art nach typischerweise in den Außen-
bereich und sind dort nach § 35 BauGB privilegiert.

Hinweis auf einen vorgesehenen „Standort für eine Wasser-

kraftanlage“ im Bebauungsplan
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VERKNÜPFUNGEN/SYNERGIEN MIT ANDEREN 
REGELUNGEN

Das EEG bindet die Einspeisevergütung an den Nachweis, dass nach 
der Errichtung oder der Modernisierung der Wasserkraftanlage ein 
guter ökologischer Zustand erreicht oder der ökologische Zustand 
gegenüber dem vorherigen Zustand wesentlich verbessert worden 
ist. Der Anspruch auf Vergütung besteht für Wasserkraftanlagen 
nur, wenn die Wasserkraftnutzung den Anforderungen nach den 
§§ 33 bis 35 und 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Wasserhaushaltsge-
setzes entspricht. Die Vergütungsregelung des EEG ermöglicht eine 
variable, auf einen Standort zugeschnittene Festlegung und Umset-
zung von Anforderungen und Maßnahmen, die dem Erreichen des 
jeweiligen „ökologischen Zustands“ im Sinne der EU-WRRL dienen. 
Der „BMU-Leitfaden für die Vergütung von Strom aus Wasserkraft“ 
(2005) sowie die Veröffentlichungen der DWA (Deutsche Vereini-
gung für Wasserwirtschaft, Wasser und Abfall e. V.) enthalten Krite-
rien für die konkrete Verbesserung des ökologischen Zustandes als 
Vergütungsvoraussetzung nach dem EEG (SRU, 2011).

Bei Planungen zum Ausbau von Lauffwasserkraftanlagen sind vorab 
auch die Auswirkungen des Klimawandels zu berücksichtigen. Kli-
mawandelbedingte niedrige Wasserpegel können zukünftig zu einer 
Mindererzeugung von Strom durch Wasserkraft führen. 

DATENGRUNDLAGEN/METHODEN/ 
BEURTEILUNGSMASSSTÄBE

Angaben zu den Wasserkraftanlagen sind den Anlagenstatistiken 
der entsprechenden Landesbehörden oder den Wasserwirtschafts-
ämtern zu entnehmen. Defizite (fehlende oder unvollständige An-
gaben) bestehen möglicherweise bei alten bzw. Klein-/Kleinstwas-
serkraftanlagen.

Weiterführende Literatur 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 
(Hrsg.) (2005): Leitfaden für die Vergütung von Strom aus Wasserkraft nach 
dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz für Neuerrichtung und Modernisierung von 
Wasserkraftanlagen. Berlin 
Online verfügbar unter: www.duh.de/uploads/media/broschuere_leitfa-
de_wasserkraft.pdf

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 
(2008): Die Nutzung der kleinen Wasserkraft in Deutschland im Spannungs-
feld von Klima-, Natur- und Gewässerschutz. Berlin

Online verfügbar unter:
www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/nutzung_wasserkraft.pdf

Umweltministerium Baden-Württemberg (2006): Wasserkrafterlass – Ge-
meinsame Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für Ernährung und 
Ländlichen Raum und des Wirtschaftsministeriums zur gesamtökologischen 
Beurteilung der Wasserkraftnutzung; Kriterien für die Zulassung von Wasser-
kraftanlagen bis 1000 kW vom 30.12.2006. Stuttgart
Online verfügbar unter:
www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/1800_wasserkrafterlass.pdf

4.3.4 
Geothermie

Geothermie ist eine unerschöpfliche Energiereserve und steht wit-
terungs- und jahreszeitenunabhängig zur Verfügung. Die tiefe 
Geothermie eignet sich neben der Wärme- (und ggf. der Kälte) 
-bereitstellung auch zur Stromproduktion. Dazu werden Ther-
malwasservorkommen (Aquifere) in 1.000 bis rund 5.000 m Tiefe 
genutzt, die ein ausreichend hohes Temperaturniveau und aus-
reichende Fließraten besitzen112. In Deutschland weisen das süd-
deutsche Molassebecken (Voralpen), der Oberrheingraben und die 
Norddeutsche Tiefebene ein hohes Potenzial für die geothermische 
Nutzung auf. Wesentliche Elemente einer hydrogeothermischen 
Anlage sind die Förderbohrung mit der Tiefwasserpumpe, die Rein-
jektionsbohrung für das abgekühlte Thermalwasser und ein Heiz-
werk oder Heizkraftwerk. Die Wärmeversorgung der Abnehmer aus 
tiefengeothermischen Anlagen erfolgt über Fern- oder Nahwärme-
leitungen. Möglicherweise wird zudem ein gas- oder ölbetriebenes 
Redundanz-Heizwerk errichtet, das den Spitzenwärmebedarf im 
Winter abdeckt und im Falle von Wartungsarbeiten der geothermi-
schen Anlage eingesetzt wird. 

Wesentliche Hemmnisse, die Tiefengeothermievorhaben grund-
sätzlich von anderen erneuerbaren Energievorhaben unterscheiden, 
sind die komplexe Einschätzung der geologischen Verhältnisse im 
Untergrund. Dazu kommen die hohen Anfangskosten für die Boh-
rungen. Für die Errichtung und den Betrieb einer geothermischen 
Tiefenanlage ist ein Genehmigungs- und Zulassungsverfahren nach 
dem Bundesberggesetz (BBergG) durchzuführen; die entsprechen-
den wasserrechtlichen Vorgaben sind zu beachten.

112  Derzeit wird das Hot-Dry-Rock-Verfahren (HDR) erprobt. Dabei wird über Bohrungen 
Wasser in die Tiefe verpresst, das die Wärme des Gesteins aufnimmt und an die Oberfläche 
befördert. 
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Der Flächenbedarf von Anlagen für tiefe Geothermie ist gering. Die 
Bohrungen verursachen temporär Lärmemissionen; bei Luftkühlung 
von Stromerzeugungsanlagen müssen bei siedlungsnahen Standor-
ten Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden. Eine Änderung hy-
draulischer Verhältnisse im Untergrund ist möglich. Als lokale Um-
welteffekte sind in Gebieten mit höherer Seismizität Erdstöße durch 
die Geothermieanlagen verursacht worden (Basel, Landau).  

Der Marktanteil der Geothermie an den erneuerbaren Energien ist 
in Deutschland vergleichsweise gering, wobei die geothermische 
Stromerzeugung gegenwärtig (noch) vernachlässigbar ist. Es be-
stehen jedoch beträchtliche ungenutzte Potenziale für die geother-
mische Stromerzeugung. Das Umweltbundesamt schätzt in seiner 
Studie „Energieziel 2050 – 100% Strom aus erneuerbaren Ener-
giequellen“: „Das bis 2050 erschließbare technisch-ökologische 
Potential der geothermischen Stromerzeugung in Deutschland be-
trägt 63,75 TWh/a (Brutto) bei einer installierten Leistung von 8,5 
Gigawatt elektrisch (GWel-Brutto). Dies entspricht 2.120 Geother-
miekraftwerken (Dubletten, 4 Megawatt elektrisch (MWel)). Der 
Eigenstrombedarf einer geothermischen Dublettenanlage mit einer 
installierten Leistung von 4 MWel beträgt näherungsweise rund 
25%. Somit ergibt sich ein erschließbares technisch-ökologisches 
Potential (Nettostromerzeugung) im Jahr 2050 von ca. 50 TWh/a 
bei einer installierten Netto-Leistung von 6,4 GWel(UBA, 2010). 
Die oberflächennahe Geothermie wird in Kapitel 4.1.1 behandelt.

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER RAUMORDNUNG

Planungsvorgaben

Auf der Ebene der Regionalplanung werden die in den LEP zumeist 
allgemein formulierte Grundsätze und Ziele zu erneuerbaren Ener-
gien/Geothermie sachlich und/oder räumlich konkretisiert; sie sind 
bei kommunalen Planungen entsprechend zu berücksichtigen bzw. 
zu beachten. 

Festlegungen (Ziele, Grundsätze) und Begründung

Allgemeine Entwicklungsziele und Grundsätze zur Förderung der 
Geothermie können Gegenstand der Raumordnungspläne sein. Im 
Unterschied zu Windenergie, Photovoltaik und teilweise Biomas-
se kann die Raumordnung im Bereich der Geothermie bei unter-
irdischen Nutzungskonflikten113 (z. B. mit der Rohstoffgewinnung, 
Energiespeichern, unterirdischen Deponien, CCS oder mit geother-
mischen Projekten untereinander).

Grundsatz zur Nutzung geothermischer Potenziale

Aufgrund der fast flächendeckend vorhandenen geologischen 

Potenziale kommt der Nutzung der Geothermie einschließlich 

der Tiefengeothermie besondere Bedeutung zu. Dies gilt ins-

besondere für die Nutzung von Erdwärme im Oberrheingraben 

wegen der dort ausgebildeten Tiefenstrukturen. Das geother-

113  Im Auftrag des UBA wird derzeit das Forschungsvorhaben „Unterirdische Raumplanung – 
Vorschläge des Umweltschutzes zur Verbesserung der über- und untertägigen Informations-
grundlagen, zur Ausgestaltung des Planungsinstrumentariums und zur nachhaltigen Lösung 
von Nutzungskonflikten“ (FKZ 3711 16 103) durchgeführt. 
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mische Potenzial soll im Hinblick auf die Wärme- und Strom-

gewinnung sowohl im Bereich der privaten Haushalte als auch 

im industriellen Sektor entwickelt und ausgebaut werden. Die 

Nutzung der Tiefengeothermie soll aufgrund hoher Energiever-

luste bei der Umwandlung von Wärme in Strom vorwiegend 

an geeigneten Standorten unter Nutzung der Abwärme und in 

hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) erfol-

gen. Die Regionalplanung kann für raumbedeutsame Anlagen 

geeignete Standortbereiche ausweisen.
 Quelle: LEP IV Rheinland-Pfalz, 2008

Eine Ausweisung konkreter Standortbereiche durch die Regional-
planung ist allerdings problematisch, da eine konkrete Ausweisung 
von vorrangig für die Tiefengeothermie zu nutzenden oder beson-
ders geeigneten Gebieten aufgrund des geltenden Bergrechts nicht 
möglich ist. Hinzu kommt das technische Problem, dass trotz einer 
regional hohen Eignung lokal die tatsächliche Ergiebigkeit der was-
serführenden Schichten nur schwer einschätzbar ist (hohes Fündig-
keitsrisiko). Umfangreiche seismische Untersuchungen reduzieren 
zwar das Fündigkeitsrisiko. Ob eine geothermische Anlage an ei-
nem bestimmten Standort wirtschaftlich betrieben werden kann, ist 
allerdings erst nach einem Pumptest sicher geklärt114.

Dabei unterliegt auch die Ausweisung der Erkundungsbereiche 
(Erlaubnisfelder) nicht der Raumordnung, sondern dem Bergrecht. 
Gegen eine regionalplanerische Ausweisung von Eignungsflächen 
spricht zudem, dass die geothermischen Obertageanlagen wegen 
ihres geringen Flächenbedarfs nicht raumbedeutsam sind. 

Auf der Ebene des Regionalplans können allerdings die räumlichen 
Bereiche konkretisiert werden, die günstige Standortbedingungen 
für eine mögliche geothermische Nutzung aufweisen. 

Grundsatz zur räumlichen Konkretisierung einer möglichen 

geothermischen Nutzung

In den Räumen des Ostthüringer Schiefergebirges, des Vogtlandes 

und des östlichen Teiles des Altenburger Landes, die im Sinne des 

Grundwasserschutzes günstige hydrogeologische Verhältnisse auf-

weisen, soll auf die Nutzung tiefer Geothermie hingewirkt werden.
 Quelle: Regionalplan Ostthüringen, 2011 

114  Für eine wirtschaftliche Stromerzeugung ist eine ausreichend hohe Fließrate erforderlich. 

Der Außenbereich ist grundsätzlich von baulichen Anlagen freizu-
halten. Zur Steuerung der geothermischen Anlagen ist deshalb fol-
gender Grundsatz zu empfehlen:

Grundsatz zur vorrangigen Nutzung der Tiefengeotthermie 

im Siedlungsbereich

Die Errichtung von Obertageanlagen zur Nutzung der Tiefen-

geothermie soll vorrangig in Siedlungsbereichen erfolgen.
 Quelle: LEP IV Rheinland-Pfalz, 2008

Allerdings hat die Landesregierung Rheinland-Pfalz in einem Me-
ditationsverfahren Tiefe Geothermie Vorderpfalz am 18.09.2011 
erklärt, verstärkt Geothermie-Kraftwerke auch im Außenbereich zu 
zulassen115.

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER KOMMUNALPLANUNG

Planungsvorgaben

Zum Thema Geothermie können in Regionalplänen allgemeine Ent-
wicklungsziele und Grundsätze formuliert sein, die bauleitplanerisch 
zu berücksichtigen oder zu beachten sind.

Es ist zunächst zu prüfen, ob mit Blick auf Geothermienutzung ge-
plante Darstellungen bzw. Festsetzungen mit den Zielen der Raum-
ordnung vereinbar sind (§ 4 ROG). Soll zugunsten einer geother-
mischen Anlage bspw. ein Bebauungsplan im Freiraum aufgestellt 
werden, der als Vorranggebiet für Natur und Landschaft ausgewie-
sen ist, widerspricht er den Zielen der Raumordnung; diese Planung 
ist insoweit unzulässig. Ggf. kann in einem Zielabweichungsverfah-
ren geprüft werden, ob die Abweichung von den Zielen der Raum-
ordnung vertretbar ist.

Für die Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Errichtung einer 
Geothermieanlage im Außenbereich ist weiter zu prüfen, ob dieser 
Bebauungsplan aus dem FNP entwickelt werden kann. Üblicher-
weise weisen ältere FNP für den unbebauten Bereich eine derartige 
Darstellung nicht auf, so dass der FNP entsprechend zu ändern und 
anzupassen ist. Dabei ist zur Verfahrensbeschleunigung die Durch-
führung eines Parallelverfahrens zweckmäßig (§ 8 Abs. 3 BauGB).

Darstellungen, Festsetzungen

Eine konkrete Darstellung der für die Tiefengeothermie geeigne-
ten Gebiete ist in der Flächennutzungsplanung nur bedingt sinn-

115 Geothermieanlagen sind im Außenbereich jedoch nicht privilegiert (siehe unten). 
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voll. Denn trotz der Lage in einem Gebiet mit hohen geothermalen 
Potenzialen können die lokalen hydraulischen Eigenschaften und 
damit die Ergiebigkeit der wasserführenden Schichten nur schwer 
eingeschätzt werden. Geothermische Obertageanlagen sind zudem 
nur bedingt standortgebunden. Ein Alternativstandort zu den Ge-
bieten, in denen zum Beispiel Belange des Arten- und Naturschutz 
oder andere Belange besonders betroffen wären, ist gegebenenfalls 
möglich. Auch eine Betrachtung über das Gemeindegebiet hinaus 
sollte erfolgen, bspw. hinsichtlich der Lage und Größe schon aus-
gewiesener Erlaubnisfelder von Nachbargemeinden oder ausrei-
chender Abstände zu schon vorhandenen Anlagen, damit diese sich 
nicht gegenseitig beeinflussen. 

Die Obertageanlagen der Tiefengeothermie sind als gewerbliche 
Betriebe einzustufen. 

•	 Im Innenbereich sind derartige Anlagen in Sondergebieten 
Erneuerbare Energie und in Industriegebieten grundsätzlich 
zulässig. In Misch- und Gewerbegebieten sind sie zulässig, falls 
der Gebietscharakter nicht verändert wird und sich die Anlage 
in den Gebietstyp einfügt und diese nicht störend wirken (ggf. 
Erfordernis von Schallschutzvorkehrungen). 

•	 Im Außenbereich sind sie nach § 35 Abs. 1 BauGB nicht 
privilegiert. Die zuständige Behörde kann sie im Einzelfall als 
Elektrizitäts- und/oder Wärmeanlage zulassen, wenn keine 
öffentlichen Belange beeinträchtigt werden. Eine weitere Vor-
aussetzung hierbei ist die Ortsgebundenheit der Anlage. Diese 
kann bspw. darin begründet sein, dass die Anlage aufgrund der 
geologischen Verhältnisse nur am konkreten Standort effizient 
betrieben werden kann116. Die bauplanungsrechtliche Zulässig-
keit kann möglicherweise nicht gegeben sein, wenn die Anlage 
über entsprechende Leitungen auch an anderer Stelle bspw. im 
Innenbereich errichtet werden könnte. Dabei sollten Überlegun-
gen zum effizienten Betrieb eines Standortes, bspw. mögliche 
Leitungsverluste, berücksichtigt werden. 

Wenn öffentliche Belange beeinträchtigt werden, ist die Aufstellung 
eines Bebauungsplans erforderlich. Hierfür werden Festsetzungen 
als Sondergebiet (SO) Geothermie im Sinne des § 11 BauNVO ge-
troffen. Beispielhaft (Stadt Geretsried, 2009): Die dargestellten Flä-
chen werden als Sondergebiet Geothermie ausgewiesen. Sie dienen 
der Unterbringung sämtlicher zur Förderung, Nutzung und Wei-
terleitung von Erdwärme erforderlichen Anlagen. Weitere Festset-
zungen zur Begrünung, zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und 
Landschaft oder zur Vermeidung von Lärmemissionen sind ergän-
zend zu treffen. 

116  Die Ortsgebundenheit im Außenbereich kann auch darin begründet sein, dass Bohrungen in 
Innenbereich technisch nicht möglich oder zu risikobehaftet sind. 

BEGRÜNDUNG

In der Begründung von Darstellungen bzw. Festsetzungen für Maß-
nahmen zur Nutzung der Geothermie kann ausgeführt werden, dass 
hierdurch auch ein Beitrag zur Erreichung der Bundes- oder Landes-
ziele zur Verringerung der CO2-Emissionen/Ausbau der erneuerbaren 
Energien geleistet wird. Neben Standort und Lage erfolgt eine Be-
schreibung der Anlage. Zudem werden Festsetzungen und Angaben 
zur Erschließung und technischen Versorgung beschrieben und soweit 
städtebaulich erforderlich und bauleitplanerisch relevant begründet.

DATENGRUNDLAGEN / METHODEN /   
BEURTEILUNGSMASSSTÄBE

Die Festlegung allgemeiner Entwicklungsziele und Grundsätze bezüg-
lich der Geothermienutzung bedarf i. d. R. keiner besonderen Erhe-
bungen. Es kann auf vorhandene Datengrundlagen (insbesondere Po-
tenzialkarten zur Nutzung der Geothermie) zurückgegriffen werden.

Das Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik bietet bspw. über 
das Informationssystem GeotIS (www.geotis.de) einen Zugang 
zu geologischen und geophysikalischen Daten aus Deutschland 
zur grundsätzlichen Eignungsbeurteilung von Standorten an. Ziel 
von GeotIS ist die Qualitätsverbesserung bei der Planung geo-
thermischer Anlagen und die Minimierung des Fündigkeitsrisikos. 
Datengrundlagen sind u. a. Erdöl-, Erdgasbohrungen, aber auch 
Geothermie-, Thermal- und Mineralwasserbohrungen sowie Berg-
baubohrungen. Einen weiteren Bestandteil bilden hydraulische Da-
ten und Temperaturdaten.

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes sind die Auswirkungen 
der geplanten Anlage umfassend zu prüfen und geeignete Maß-
nahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich nachteiliger Umwelt-
auswirkungen sowie geplante Maßnahmen zum Monitoring sind im 
Umweltbericht darzulegen. 

Spezielle Beurteilungsmaßstäbe für die Errichtung von Geothermie-
anlagen sind nicht festgelegt. Ggf. ist eine schalltechnische Unter-
suchung erforderlich. Zur Beurteilung werden die einschlägigen Ori-
entierungs- und Richtwerte (TA Lärm, DIN 18005) herangezogen.

 RÄUMLICHE STANDORT- UND TRASSENVORSORGE UND -SICHERUNG FÜR EINE KLIMAVERTRÄGLICHE ENERGIEVERSORGUNG 4.3

GEOTHERMIE
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VERKNÜPFUNGEN/SYNERGIEN  
MIT ANDEREN REGELUNGEN

Zur Verteilung der geothermischen Wärme aus tiefengeothermi-
schen Anlagen ist ein entsprechendes Netz zu errichten und zu 
betreiben. Nach § 16 EEWärmeG können Gemeinden einen An-
schluss- und Benutzungszwang an ein öffentliches Nah- oder Fern-
wärmenetz auch zum Zweck des Klima- und Ressourcenschutz 
begründen und entsprechende Satzungen aufstellen (siehe hierzu 

Kapitel 4.1.1).

Weiterführende Literatur 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 
(2009): Bericht der Bundesregierung über ein Konzept zur Förderung, 
Entwicklung und Markteinführung der geothermischen Stromerzeugung und 
Wärmeerzeugung
Online verfügbar unter:
www.bmu.de/erneuerbare_energien/downloads/doc/43494.phb

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) (Hrsg.), 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) (2011): 
Erneuerbare Energien – Zukunftsaufgabe für die Regionalplanung 
Online verfügbar unter:
www.bbsr.bund.de/BBSR/DE Veroeffentlichung/Sonderveroeffentlichungen/
2011/ErneuerbareEnergien.html

Deutsches Institut für Urbanistik (difu) (2011): Klimaschutz in Kommunen – 
Praxisleitfaden – Teil A
Online verfügbar unter:
www.leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de

4.3.5 
Biomasse

Für die energetische Nutzung von Biomasse sind zum einen der 
Anbau und die Nutzung nachwachsender Rohstoffe (NawaRo) in 
der Land- und Forstwirtschaft und zum andern die Verwertung von 
biogenen Reststoffen wie Holzabfällen, Wirtschaftsdünger (Gülle), 
Grünschnitt/Landschaftspflegematerial und Klärschlamm relevant117. 

Die Energiegewinnung aus der Biomasse erfolgt brennstoffbasiert 
entweder durch direkte Verbrennung (z.B. in einem Holzkraftwerk) 
oder Verbrennung der daraus gewonnenen Umwandlungsprodukte 
(z.B. Biogas, das bei der Vergärung von Biomasse jeder Art gewon-
nen werden kann, daneben Biodiesel, Bioethanol).

Das klimarelevante Ziel118 hierbei ist, den Verbrauch fossiler Brenn-
stoffe durch rezente biogene Brennstoffe zu ersetzen. Dahinter 
steht die Überlegung, dass bei der Verbrennung nur der Kohlenstoff 
in Form von CO2 in die Atmosphäre freigesetzt wird, der während 
des Pflanzenwachstums rezent gebunden wurde. Dies ist jedoch 
nur dann gegeben, wenn im gesamten Anbau-, Transport- und 
Nutzungsprozess die Menge der fixierten THG nicht durch hier-
bei entstehende Emissionen überwogen wird. Für die THG-Bilanz 
der energetischen Biomassenutzung spielen deshalb insbesondere 
die Standortwahl und Nutzungsform beim Anbau sowie Lagerung, 
Transport und Verbrennungstechnik eine bedeutende Rolle.

Eine sehr günstige Eigenschaft der Biomasse ist ihre vielseitige Nutz-
barkeit, was eine Substitution fossiler Energien in allen Bereichen 
ermöglicht (Strom, Wärme, Kraftstoffe), ebenso wie ihre Lagerfä-
higkeit und damit einhergehend eine räumlich und zeitlich flexible 
Bereitstellung, was bei anderen erneuerbaren Energien eine maß-
gebliche Schwachstelle darstellt (vgl. SRU 2007). 

Der Ausbau der energetischen Biomassenutzung ist jedoch aus 
verschiedenen Gründen begrenzt. Den Anbau von NawaRo (An-
baubiomasse) für die energetische Nutzung betreffend bestehen 
(weltweit) Flächenkonkurrenz und Zielkonflikte mit der Nahrungs-, 
Futtermittel- und Werkstoffproduktion der Land- und Forstwirt-
schaft. Weiterhin können mit dem NawaRo-Anbau Nutzungsinten-
sivierungen (schwerpunktmäßiger Anbau von Mais und Raps) oder 
eine Umwandlung von Wald und Grünland, bzw. vormals stillgeleg-
ten landwirtschaftlichen Flächen in Acker oder Kurzumtriebsplan-
tagen (KUP) einhergehen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen 
der biologischen Vielfalt, des Wasser- und Nährstoffhaushalts, der 

117 Hierzu nehmen die Biomasseverordnung und das KrW-/AbfG jeweils eigene Abgrenzungen 
der Stoffe mit Relevanz für die Fördermodalitäten und Genehmigungsverfahren vor.

118  Neben dem Klimaschutz werden als weitere Funktionen der Biomassenutzung die Förderung 
des ländlichen Raumes sowie die energetische Versorgungssicherheit angesehen. 
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Böden, ggf. auch des (Kultur-)Landschaftsbildes führen. Zum ande-
ren werden bei diesen Nutzungsänderungen u. U. große Mengen 
an Treibhausgasen freigesetzt, so dass die THG-Bilanz deutlich ver-
schlechtert wird, bzw. sich im Extremfall auch ins Negative verkehrt 
und somit faktisch keine Klimafreundlichkeit erreicht werden kann. 
Dies ist insbesondere bei der ackerbaulichen Nutzung von Moorflä-
chen und sonstigen Feuchtgebieten der Fall (vgl. SRU 2007, SRU 
2011, BMU 2008, BMVBS/BBR 2008, BfN/Schümann et al. 2010, 
BfN/von Haaren 2010 und Kapitel 4.4 – Kohlenstoffsenken).119 An-
gepasste KUP oder Paludikulturen auf solchen Flächen können u. 
U. eine günstige Nutzungsform darstellen (vgl. DUENE e.V. 2005, 
MLUV Mecklenburg-Vorpommern 2009). 

Die Nutzung biogener Reststoffe (Abfallbiomasse) ist diesbezüglich 
weniger konfliktreich. Zwar sind auch hier technische, ökologische 
und logistische Grenzen zu beachten (insbesondere ökologische Ef-
fekte bei der Nutzung von Totholz und Ernterückständen), gleich-
zeitig ergeben sich jedoch auch positive Effekte im Sinne effizienter 
Nutzungskaskaden natürlicher Ressourcen und ggf. lassen sich in 
extensiven Nutzungssystemen Synergien mit dem Natur- und Um-
weltschutz erschließen (vgl. SRU 2007, BfN / Schümann et al. 2010, 
BMVBS/BBR 2008; s. u.). Die größte klimatische Effizienz bzw. das 
größte Substitutions- und geringste ökologische Konfliktpotenzial 
ergibt sich insgesamt betrachtet tendenziell bei der Verwendung 
von Abfallbiomasse zur kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung 
(Kraft-Wärme-Kopplung) (vgl. SRU 2007, SRU 2011, BMVBS 2011).
 

119  SRU (2007): „Die Minderung von THG, die so tatsächlich erzielt werden kann, wird wegen 
nicht hinreichender ökobilanzieller Betrachtungen, so insbesondere hinsichtlich der Klimafol-
gen von Landnutzungsänderungen, tendenziell überschätzt.“ 

Exkurs: Entwicklungspotenzial der energetischen Biomasse-

nutzung:

Der Biomasseeinsatz hat derzeit innerhalb der erneuerbaren Ener-

gien mit rd. 70% den größten Anteil. Der Sachverständigenrat für 

Umweltfragen (SRU 2007) geht davon aus, dass das deutsche Ge-

samtpotenzial der energetischen Biomassenutzung bis zum Jahr 

2030 unter Berücksichtigung von Flächenbegrenztheit, ökologi-

schen Erfordernissen und Nutzung der günstigsten Energieausbeu-

te bei einem maximal zu erreichenden Deckungsanteil von 10% 

des deutschen Primärenergiebedarfs liegt. Dies entspricht einer 

65-prozentigen Ausnutzung biogener Reststoffe (70 Mio. T) und 

einer Ausweitung der landwirtschaftlichen Flächen zum Anbau von 

Biomasse auf 3 bis 4 Mio. ha (SRU 2007). Zwischen 1997 und 2011 

stieg die Fläche des Biomasseanbaus von rd. 400 Tausend ha auf 

rd. 2,4 Mio. ha (FNR 2010 in BfN / Schümann et al. 2010, BMELV 

2011).

Das Umweltbundesamt (UBA 2011) sowie der SRU (2011) berück-

sichtigen in ihren Szenarien zur 100%igen Stromversorgung aus EE 

bis 2050 ausschließlich eine Verwertung von biogenen Reststoffen 

und klammern die Nutzung von NawaRo aus den genannten Flä-

chenkonkurrenz- und Nachhaltigkeitsgründen vollständig aus. ■

Die Entwicklung der energetischen Biomassenutzung in Deutsch-
land ist in erster Linie abhängig von ökonomischen Förderanreizen 
(insbesondere EEG, Marktanreizprogramm, Agrarumweltprogram-
me, Investitionsförderprogramme, BioKraftQuG, etc.). Die Qualität 
des Anbaus von NawaRo in der Landwirtschaft (ebenso wie die von 
Futter- oder Nahrungsmitteln) wird in erster Linie durch die Mo-
dalitäten von Direkt- und Ausgleichszahlungen (Cross-Compliance-
Vorgaben, Länderprogramme ländlicher Raum, etc.) sowie durch 
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die Vorgaben der „guten fachlichen Praxis“ (gfP) der Landwirt-
schaft bestimmt120. 

Bei der raumbezogenen Flächenzuweisung für unterschiedliche 
Nutzungsansprüche kommt der planerischen Lenkung und Kon-
fliktbewältigung eine bedeutende Rolle zu (vgl. z.B. BBR/ BMVBS/ 
ZALF/ HochC 2007, BMVBS 2011, BMVBS 2010, BfN / Schümann 
et al. 2010). Die Aufgabe der räumlichen Planungen im Bezug auf 
die energetischen Nutzung von Biomasse besteht primär in der 
Identifizierung von Potenzialräumen/ geeigneten Standorten bzw. 
Risikobereichen sowie der Vorgabe oder auch dem Ausschluss ent-
sprechender Nutzungsformen – sowohl, was die Gewinnung von 
energetisch nutzbarer Biomasse angeht als auch bezüglich mögli-
cher Standorte für die Weiterverarbeitung und Verwertung der Stof-
fe (insbesondere im Bezug auf die Anbauflächen ist die planerische 
Handlungsfähigkeit bisher begrenzt, s. u.). 

Maßgebliche Beurteilungskriterien sind hierbei auf allen Planungs-
ebenen die tatsächliche Nachhaltigkeit und die tatsächliche Kli-
mafreundlichkeit der geplanten Nutzungen unter Berücksichtigung 

•	 einer vollständigen THG-Bilanz (ggf. Landnutzungsänderung, 
Anbau, Transport, Lagerung, Nutzung),

•	 des realen räumlichen Flächen- und Produktionspotenzials für 
Biomasse (Berücksichtigung konkurrierender Nutzungsansprüche 
und von Belangen des Schutzes des Naturhaushalts) und 

•	 der zu erwartenden Auswirkungen auf die bestehenden lokalen 
Qualitäten (Funktionen für Naturhaushalt, Biodiversität, (Kultur-)
Landschaftsbild, Nahrungsmittelproduktion) sowie

•	 einer ausreichenden infrastrukturellen Anbindung. 

Planungsvorgaben

Orientierung und Zielvorgaben für die Entwicklung der energeti-
schen Biomassenutzung geben zum einen die Leitlinien und Grund-
sätze des ROG und der Landesplanungsgesetze zum Klimaschutz, 
zum anderen die einschlägigen Fachgesetze (hier insbesondere 
BauGB, BImSchG sowie BNatSchG). Weitere fachliche Maßgaben 
enthalten Strategien und Konzepte von Bundesregierung, Län-

dern und Kommunen sowie spezifische fachplanerische Konzep-

tionen zu den Handlungsfeldern Klimaschutz, Energieversorgung 
und Nachhaltigkeit.

120 Zukünftig können sich hier bzgl. der Nachhaltigkeit ggf. Verbesserungen durch Novellierun-
gen des EEG, der BiomasseV, der Biokraft-NachV und die geplante Übertragung auf feste 
und gasförmige Biomasse ergeben; als wirkungsvollste Maßnahme wird eine entsprechende 
Präzisierung und Kontrolle der gfP für die Landwirtschaft angesehen.

Auf Bundesebene liegen das Energiekonzept der Bundesregierung, 
der Nationale Aktionsplan für erneuerbare Energie und der Natio-
nale Biomasseaktionsplan aus dem Jahr 2010 vor, die einen Ausbau 
der Nutzung von Biomasse anstreben, jedoch auch das Erfordernis 
einer nachhaltigen Produktion betonen. Komplementär zu den Aus-
bauzielen sind die Ziele der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, der 
Nationalen Biodiversitätsstrategie und der nationalen Agrobiodiver-
sitätsstrategie zu beachten.

Eine bedeutende Rolle in planerischer Hinsicht kommt den infor-
mellen Planungen und Strategien auf länder-, regionaler und kom-
munaler Ebene zu, die sich mit Klimaschutz, alternativer Energie-
versorgung und speziell der Biomassenutzung beschäftigen. Sind 
sie realistisch und ausgewogen konzipiert stellen sie eine wertvolle 
Grundlage für Ziel- und Grundsatzformulierungen in der räumlichen 
Planung dar. Die Landschaftsplanung kann diesbezüglich Potenzial- 
und Risikoräume aufzeigen.

Auf die Förderanreize für unterschiedliche Produktionsweisen und 
Nutzungszweige auf EU-, Bundes- und Länderebene sei an dieser 
Stelle nur kursorisch hingewiesen; diese sind derzeit noch nicht 
mit planerischen Lenkungsmöglichkeiten verknüpft (zu Möglichkei-

ten der Einbeziehung bestimmter Fördermittel in die Raumplanung  

s. BMBVS 2010, Gaasch et al. 2011). 

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER RAUMORDNUNG

Festlegungen (Ziele, Gundsätze)

Der Raumordnung obliegt im Bezug auf die energetische Biomas-
senutzung zunächst die grundsätzliche räumliche Nutzungs- und 
Standortzuweisung. Hierbei kommt es insbesondere auf die Steu-
erung bei Konflikten zwischen raumbedeutsamer Biomassenutzung 
und sonstigen Zielen der Raumordnung an. Zentral ist dabei die Fra-
ge der Raumbedeutsamkeit i. S. v. § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG: hier ist im 
Einzelfall zu prüfen, welche Einzelanlagengröße bzw. welche Anzahl 
mehrerer kleiner Einzelanlagen in engem zeitlichen und räumlichen 
Zusammenhang aufgrund kumulativer Wirkungen als raumbedeut-
sam angesehen werden muss; auch wird die Raumbedeutsamkeit 
von Anlagen im Zusammenwirken mit ggf. zu erwartenden Land-
nutzungsänderungen zum Biomasseanbau (insbesondere Mais und 
KUP) diskutiert (vgl. z.B. BMVBS 2010 u. 2011).

Prinzipiell sind folgende Vorgaben und Regelungen der Raumord-
nung zur Steuerung der energetischen Biomassenutzung denkbar 
(gleichwohl sind auf diesem Gebiet viele Details rechtlich noch nicht 

abschließend geklärt und finden in der Praxis noch kaum Anwendung, 

s. auch Kapitel 3.2.3):



117

Grundsätzlich können Vorbehalts-, Vorrang- und Eignungsgebie-

te festgelegt werden (§ 8 Abs. 7 ROG), die bzgl. der Biomassenut-
zung einen positiv- oder auch einen negativplanerischen Charakter 
aufweisen.

Positivplanerisch können nach einer Identifizierung von Potenzi-

alräumen Standorte für raumbedeutsame Anlagen zur Verwer-
tung der Biomasse in Form von Vorbehalts- und Vorranggebieten 
vorgegeben werden, ebenso wie entsprechende Gebiete für den 

Biomasseanbau oder allgemein die Landwirtschaft (wobei eine 
Ausweisung Biomasseanbau kritisch gesehen wird und größere Bio-
masseanlagen ohnehin in geeigneten Gewerbe- und Industriegebie-
ten unterkommen müssen, vgl. BMVBS 2010). 

Positivplanerisch erscheint aus Klimaschutzgründen die Identifizie-
rung von Potenzialräumen für die energetische Nutzung von bio-
genen Reststoffen z.B. bzgl. des Gülle-, bzw. des Hausmüll- und 
Grünschnittdargebots sinnvoll.

Ein Schutz von sensiblen Bereichen erfolgt über negativplaneri-
sche Festlegungen, insbesondere Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
für Naturschutz und Landschaftspflege / für Grund- und Hochwas-
serschutz / für Bodenschutz / für Freiraumschutz / für Erholung (auf 
der Grundlage einer entsprechend ausgestalteten Landschaftsrah-
menplanung, hierzu siehe auch im Folgenden unter Datengrundla-
gen, Methoden).

Die Lenkungsmöglichkeit mit gleichzeitig positiv- und negativpla-
nerischem Charakter über Eignungsgebiete für baurechtlich pri-
vilegierte Biogasanlagen (mit komplementärer Ausschlusswirkung) 
parallel zur Windenergie erscheint grundsätzlich möglich; jedoch 
insoweit problembehaftet, weil aufgrund der Komplexität der The-
matik und der Großflächigkeit auf dieser Planungsebene flächende-
ckende Ausschluss- und Eignungskriterien vermutlich fachlich nicht 
einfach nachzuweisen sind (vgl. BMVBS 2010). Auf den Anbau von 
NawaRo ist die Kategorie der Eignungsgebiete aufgrund des fehlen-
den Bezugs zu § 35 BauGB derzeit nicht anwendbar.

Über die Formulierung von Zielen und Grundsätzen können (auch 
ergänzend zur Festlegung bestimmter Gebiete) Richtungsvorgaben 
getroffen und hierbei bestimmte Kriterien zur Berücksichtigung an-
geführt werden. Zum Beispiel: Ausbau der Nutzung von biogenen 
Reststoffen, verstärkter Einsatz von KWK, ökologische Verträglich-
keit im NawaRo-Anbau, Verwertung regionaler Biomasse, Beach-
tung ökologischer Grenzen der Totholz- oder Ernterückstandsnut-
zung, Ausschluss des intensiven NawaRo-Anbaus in ökologisch und 
landschaftlich sensiblen Gebieten und in Gebieten mit hohem Koh-
lenstoffspeicherpotenzial.

Gebietsfestlegungen für Vorranggebiete, Vorbehaltsgebiete, 
Eignungsgebiete 

•	 POSITIVPLANERISCH:  
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Anlagen und Anbau; 
Potenzialräume für energetische Nutzung von biogenen Rest-
stoffen, z.B. bzgl. Gülle-, Hausmüll- oder Grünschnittdargebots;  
Potenzialräume für Standorte raumbedeutsamer Anlagen, 
Gebiete für den Biomasseanbau oder allgemein die Landwirt-
schaft (hierbei sind für eine nachhaltige Nutzung entsprechende 
Ziel- und Grundsatzformulierungen erforderlich)

•	 NEGATIVPLANERISCH:  
Ausschluss von Anlagen und unverträglichem Anbau; sensible 
Gebiete bzgl. Naturschutz und Landschaftspflege, Grund- und 
Hochwasserschutz, Bodenschutz, Freiraumschutz, Erholung

•	 EIGNUNGSGEBIETE für baurechtlich privilegierte Biogasanlagen 
(positivplanerisch mit komplementärer Ausschlusswirkung)

Ziel- und Grundsatzformulierungen 

•	 QUALITATIV: 
 z.B. Kriterien für nachhaltigen Biomasseanbau und nachhal-
tige Anlagenausführung im Planungsraum und insbesondere in 
positivplanerischen Bereichen 
Favorisierung von Abfallbiomasse im Planungsraum und insbe-
sondere für Anlagenstandorte  
Ausschluss bestimmter Nutzungsformen in Schutzbereichen 
(z.B. intensiver Maisanbau, intensive KUP) 

•	 QUANTITATIV: Mengenziele, Dichteregelungen (anlagens-
tandort- oder anbauflächenbezogen) auf der Grundlage von 
nachhaltigen Energiekonzepten im Planungsraum und insbeson-
dere in positivplanerischen Bereichen

•	 AUFGABENZUWEISUNG an nachfolgende Planungsebenen 
zur Erarbeitung von nachhaltigen Energiekonzepten und von  
regional/lokal angepassten Nachhaltigkeitskriterien zum Anbau

Empfehlungen  

 »  Differenzierte Aussagen treffen! 
  Aufgrund der möglichen Risiken keine pauschale Förderung
 
 »  Synergien planerisch fördern! 
  Nutzung von Landschaftspflegematerialien und 
  Abfallbiomasse zum Betreiben von KWK-Anlagen
 
 »  Landesweite oder regionale Energiekonzepte! 
  Konkrete Vorgaben unter Berücksichtigung  bestehender 
  Potenziale und Nachhaltigkeitskriterien sowie aktueller 
  Nutzungen und Qualitäten

ABBILDUNG 22: 
STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR  
ENERGETISCHE BIOMASSENUTZUNG IN DER RAUMORDNUNG
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Zwar weisen solche als Grundsatz formulierten Vorgaben in nachfol-
genden Planungen keine unmittelbare Bindungswirkung auf, jedoch 
sind sie in Abwägungsprozessen zu berücksichtigen und bieten 
steuerungswilligen nachfolgenden Planungsinstanzen Argumenta-
tions- und Entscheidungshilfen.

Neben der räumlichen Standortzuweisung und qualitativen Rich-
tungsvorgaben wird derzeit auch die planerische Vorgabe des Ge-
samtumfangs der betreffenden Nutzungen bzw. ein Mengenziel/
eine Dichteregelung diskutiert (anlagenstandort- oder anbauflä-
chenbezogen sowie Festlegung eines Anteils an regionaler Energie-
erzeugung bzw. konkrete Leistungsvorgabe121; s. z. B. SRU 2007, 

BMVBS 2010, Gaasch et al. 2011). Eine Aussage auf der Grund-
lage eines Energie- und Nachhaltigkeitskonzeptes darüber, in wel-
chem Umfang Biomasseproduktion in einer bestimmten Region als 
raumverträglich angesehen wird, würde für nachfolgende Geneh-
migungsverfahren von Einzelanlagen eine hilfreiche Orientierung 
darstellen (vgl. dazu BBR/BMVBS/ZALF/HochC 2007 S. 69, BMVBS 
2010). Hierzu müsste in der Praxis noch eine geeignete Handha-
bung entwickelt werden, da viele Faktoren zu berücksichtigen sind 
und sich diese etwa aufgrund der technologischen Entwicklung z. T. 
auch rasant ändern. In diesem Zusammenhang bedürfen auch die 
damit verbundenen schwierigen Abgrenzungen zu raumordnungs-
rechtlich unzulässigen Marktordnungen einer Klärung.

Aufgrund der Grenzen formal-planerischer Steuerungsmöglichkei-
ten der Biomassenutzung kommt informellen Planungen, wie Kli-
maschutz- und Energiekonzepten eine zentrale Rolle zu (vgl. z.B. 
BMVBS 2010). In Zielen und Grundsätzen der Raumordnungspläne 
kann an die nachfolgenden Planungsebenen auch der Auftrag zur Er-
arbeitung von informellen Planungsinstrumenten formuliert werden, 
bei denen bestimmte (z.B. Nachhaltigkeits-)Kriterien zu beachten sind.

Die Landesplanung kann im groben Maßstab Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete darstellen und darüber hinaus durch Ziele und Grund-
sätze Kriterien für die Festlegung weiterer Gebiete durch die Regio-
nalplanung oder allgemeine Richtungsvorgaben für die Gewinnung 
und Nutzung von Biomasse vorgeben; auch eine Vorgabe von Men-
genzielen wird diskutiert.

Der Landesentwicklungsplan Hessen (2000) bspw. formuliert in 
einem Grundsatz für die Landwirtschaft eine allgemeine Rich-
tungsvorgabe für die Förderung nachwachsender Rohstoffe unter 
Berücksichtigung bestimmter Aspekte, wobei explizit eine „ökolo-
gische Gesamtbetrachtung“ und „umwelttechnische Gründe“ ge-
nannt werden.

121  Für die Windkraft wurde diese Vorgehensweise im LROP Niedersachsen (2008) in Form von 
Leistungsvorgaben für Vorranggebiete bereits etabliert. Der Regionalplan Rheinpfalz (2004) 
trifft Vorgaben zum Anteil der gesamten EE an der regionalen Stromerzeugung (s. BBR/Einig 
2010). 

Grundsatz Förderung NawaRo und Ökologie

Die Produktion, Verarbeitung und Anwendung von nachwach-

senden Rohstoffen soll gefördert werden, wenn dies bei einer 

ökologischen Gesamtbetrachtung aus umwelttechnischen Grün-

den sinnvoll ist und sich wirtschaftlich trägt. Zusätzlich muss mit 

dem Anbau nachwachsender Rohstoffe eine Steigerung der Wert-

schöpfung in den landwirtschaftlichen Betrieben verbunden sein.
 Quelle: Landesentwicklungsplan Hessen (2000)

Das Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (2008) trifft 
in Form von Zielen und Grundsätzen weitgehende Vorgaben zum 
Ausbau erneuerbarer Energien. Der energetischen Nutzung von 
Biomasse wird hierbei ein Grundsatz gewidmet, der sich auf die 
„Biomassestudie Rheinland-Pfalz“ (2004) beruft. In der Begrün-
dung finden sich u. a. die Aspekte eines „umwelt- und naturver-
träglichen Anbaus“ sowie der Hinweis darauf, dass die „Nahrungs-
mittelproduktion weiterhin der Haupterwerb der Landwirtschaft ist 
und bleibt“; nachfolgenden Planungsebenen gibt er die Erstellung 
entsprechender Konzepte auf.

Grundsatz NawaRo und Nutzungskonzepte

Die energetischen Nutzungsmöglichkeiten nachwachsender 

Rohstoffe sollen durch die Entwicklung von entsprechenden 

Nutzungskonzepten auf regionaler und auf kommunaler Ebene 

für den Bereich der Land- und Forstwirtschaft geprüft und 

umgesetzt werden.
 Quelle: LEP IV Rheinland-Pfalz (2008)

In der Regionalplanung sind die Vorgaben der Landesplanung zu 
beachten. Diese werden räumlich und sachlich ausgeformt, z.B. 
mit weiter gehenden Darstellungen sowie konkreteren oder auch 
weitergehenden Zielen und Grundsätzen für die nachfolgenden Pla-
nungen (positiv- oder negativplanerisch, Kriterienkataloge, Men-
genziele, Erstellung von Klimaschutz- und Energiekonzepten).

Der Regionalplan Nordhessen (2009) greift die Vorgaben aus dem 
LEP Hessen auf und konkretisiert diese. Er stellt Vorrang- und Vor-
behaltsgebiete Landwirtschaft dar und nennt als Aufgabe für die 
Landwirtschaft unter anderem die Produktion nachwachsender 
Rohstoffe. Gleichzeitig formuliert er in seinen Grundsätzen Anfor-
derungen an die ökologische Verträglichkeit der Energieerzeugung 
und zur Berücksichtigung der Wärmepotenziale. Den Kreisen und 
Kommunen gibt er auf, regionale/kommunale Energie- und Klima-
schutzkonzepte zu entwickeln und umzusetzen.

Grundsatz Anforderungen an eine nachhaltige NawaRo 

Nutzung

Die Nutzung von Biomasse und Biogas soll unter Beachtung 

ihrer Verträglichkeit in naturschutzfachlicher sowie land- und 

forstwirtschaftlicher Hinsicht auf der Basis der jeweiligen  
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regionalen Tragfähigkeit erfolgen. 

Bei Anbau der dazu erforderlichen nachwachsenden Rohstoffe 

sollen die Schaffung von Monokulturen, der Anbau regional 

kulturfremder Pflanzen, eine Industrialisierung der landwirt-

schaftlichen Anbaumethoden, eine Umwandlung von Grünland-

standorten sowie die Schaffung einer nachteiligen Konkurrenzsi-

tuation zur Nahrungsmittelproduktion vermieden werden.

Insbesondere bei der Biogasnutzung soll durch Auswahl 

entsprechender Standorte verstärkt auf eine größtmögliche 

Ausnutzung der Wärmepotenziale hingewirkt werden. Dabei 

muss eine sachgerechte Abwägung zwischen immissionsschutz-

rechtlich notwendigen Abständen zum besiedelten Bereich und 

der wirtschaftlichen und umweltschonenden Nutzbarkeit des 

Abwärmepotenzials stattfinden. 
 Quelle: Regionalplan Nordhessen (2009) 

Der Teilregionalplan Regenerative Energien Nordschwarzwald (Ent-
wurf 2007) legte für den Bau von Biomasseanlagen sowie für den 
Bau von raumbedeutsamen Biogasanlagen über eine Einzelsym-
boldarstellung „Vorbehaltsgebiete Biomasse“ und „Vorbehaltsge-
biete Biogas“ (als Ziel) fest. Über Grundsätze wird verholzte Biomas-
se als Hauptträger der Biomassenutzung bestimmt und weiterhin 
eine Zuführung von Schnittmaterial aus Offenhaltungsmaßnahmen 
zur vorrangig energetischen Verwertung sowie die Nutzung von 
Klärgas in BHKW angestrebt122. 

Was den Schutz sensibler Bereiche gegen eine unverträgliche Bio-
massenutzung angeht, können Regionalpläne in Sachsen (neben 
den sonstigen gängigen Schutzbereichen) die Raumkategorie „Be-

reiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen“ 
darstellen. Für diese können Festlegungen zu Art und Umfang der 
Nutzungen getroffen werden, so dass auch hier Nachhaltigkeitsvor-
gaben für Biomasseanbauflächen möglich sind. (vgl. Gaasch et al. 

2011, s. auch Kapitel 4.4).

Begründung

Landes- und regionalplanerische Vorgaben zur Förderung der ener-
getischen Biomassenutzung lassen sich mit Klimaschutz (Substituti-
on fossiler Energieträger, Freisetzung nur rezenten Kohlenstoffs bei 
entsprechender THG-Bilanz), Inwertsetzung des ländlichen Raums 
(Erwerbsalternative, Innovation und Unternehmensentwicklung), 
sinnvoller Reststoffverwertung sowie Unabhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen begründen.

Einschränkungen bzw. Vorgaben zur Berücksichtigung von Nach-
haltigkeitskriterien sind dabei aufgrund begrenzter Flächenressour-

122  Der Entwurf fand jedoch keine Zustimmung im regionalpolitischen Abstimmungsprozess, so 
dass von der Ausweisung der Gebiete Abstand genommen wurde, BMVBS 2010. 

cen und begrenzter ökologischer Tragfähigkeit geboten. Vorgaben 
zur Verwertung von Reststoffen und Nutzung von KWK dienen ei-
ner effizienten Rohstoffnutzung.

Der Regionalplan Nordhessen (2009) geht in seiner Begründung 
entsprechend ausführlich auf die ökologischen Grenzen der Produk-
tion und Nutzung von Biomasse und das Erfordernis der Ausnut-
zung der KWK ein, die die Grundlage für die formulierten Grundsät-
ze darstellen. Er greift hierzu insbesondere auf das SRU-Gutachten 
(2007) zur Biomassenutzung sowie zur Ermittlung des regionalen 
Biomassepotenzials auf den Agrarplan Nordhessen (2009) zurück. 
Explizit wird erläutert, dass bei der Energieholznutzung eine Über-
nutzung des Ökosystems Wald und eine Umwandlung von Grün- 
zu Ackerland sowie die Anlage von Mais vermieden werden.

Zur Begründung der Standortwahl für die Vorbehaltsgebiete Bio-
masse im Entwurf des Teilregionalplans Regenerative Energien 
Nordschwarzwald (2007) wird dort eine fachliche Ableitung aus der 
Auswertung der Kriterien Waldenergieholzpotenzial, Altholzaufkom-
men, Straßen- und Gewässerbegleitgrün, Sägenebenprodukte und In-
dustrierestholz sowie die Abfallbilanz für Bio- und Grünabfälle darge-
stellt. Die Nutzung von Klärgas begründet der Teilregionalplan: „Das 
ganzjährig in den Gemeinde-Klärwerken anfallende Klärgas ist ein 
hochwertiger Energieträger und steht quasi kostenfrei zur Verfügung. 
Es kann mit Hilfe von einfachen Techniken z.B. mittels eines Blockheiz-
kraftwerks (BHKW) mit hohem Wirkungsgrad genutzt werden.“

Darstellung Vorbehaltsgebiete Biomasse und Biogas
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GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER KOMMUNALPLANUNG

Darstellungen, Festsetzungen

Darstellungen und Festsetzungen der Bauleitplanung zur energeti-
schen Biomassenutzung können sich zum einen auf die Standorte 
für Anlagen und zum anderen auf die Anbauflächen für Biomasse 
beziehen. Bisher werden diese Gestaltungsmöglichkeiten in erster 
Linie für Anlagenstandorte genutzt, Steuerungsmöglichkeiten für 
die Anbauflächen werden jedoch zunehmend diskutiert.

Anlagen

Zu Anlagen für die energetische Nutzung von Biomasse zählen sowohl 
die entsprechenden Feuerungs- als auch die Vergärungsanlagen.

Für Anlagen zur energetischen Nutzung von Biomasse (i. S. der Bio-
masseV123) sowie zum Anschluss solcher Anlagen an das öffentliche 
Versorgungsnetz sieht das BauGB unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine Privilegierung im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB vor (s. ausführlich hierzu Kapitel 3.3.5)124.

Durch das am 30.07.2011 in Kraft getretene Gesetz zur Förderung 
des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden 
wurde die Privilegierung auf leistungsstärkere Anlagen ausgedehnt125.

Die Privilegierung ist gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 i. d. R. an eine Rück-
bauverpflichtung gebunden.

Erfüllen die Anlagen die Bedingungen von § 35 Abs. 1 Nr. 6 a) bis d) 
nicht oder fallen sie aufgrund der Art der verwendeten Stoffe nicht 
unter die Privilegierung, können sie ggf. im Einzelfall gemäß § 35 
Abs. 2 zugelassen werden, wenn ihr Betrieb öffentliche Belange 
nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist. Bei Betrach-
tung der Kriterien der Beeinträchtigung öffentlicher Belange des 
§ 35 Abs. 3 BauGB (z.B. Vereinbarkeit mit FNP und LP, Ausschluss 
schädlicher Umweltauswirkungen, Belange des Natur-, Boden, 
Landschaftsschutzes, etc.) erscheint eine Einzelfallgenehmigung im 
Außenbereich nur im seltensten Falle möglich.

Eine Privilegierung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB (öffentliche Ver-
sorgung) ist bei Deponie- und Klärgasanlagen, die an eine Deponie 
bzw. ein Klärwerk gebunden sind, möglich.

123  Hierzu zählen nicht belastete Althölzer, Klärschlämme, Klärgas, Torf, gemischte Siedlungsab-
fälle, etc. (s. §§ 2 u. 3 BiomasseV)

 
124  Die Oberste Bayerische Baubehörde empfiehlt in einer Planungshilfe allerdings grundsätz-

lich den Weg über eine Bauleitplanung aufgrund diverser Probleme, die mit privilegierten 
Anlagen einhergehen können (OBBySM 2010/2011 S. 56)

   
125 BGBl. 2011, Teil I Nr. 39, S. 1509.

Eine Privilegierung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB kommt unter 
engen Voraussetzungen dann in Frage, wenn das konkrete Vorha-
ben nach den konkreten Umständen und Verhältnissen in der Ge-
meinde nur im Außenbereich untergebracht werden soll/kann, weil 
keine Genehmigungsmöglichkeit aufgrund eines Bebauungsplans 
oder nach § 34 BauGB besteht126.

Für Biomasseanlagen i.S.d. BauGB ist nur § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 
anzuwenden, da er als „lex specialis“ vorgeht (UBA 2008, S. 47).

In der bauplanungsrechtlichen Einordnung außerhalb der Privile-

gierung sind die Vergärungs- oder Feuerungsanlagen entweder als 
gewerbliche (i. d. R. Biogasanlagen) oder ggf. als industrielle (ins-
besondere Feuerungsanlagen für Altholz gemäß 17. BImSchV) und 
grundsätzlich auch als Versorgungs-Anlagen zu betrachten (Klinski 
2005). Je nach Intensität der vom Anlagentyp ausgehenden stö-
renden Wirkung sind die Anlagen demnach in den folgenden Gebieten 
nach BauNVO zulässig (nach Klinski 2005, BMVBS 2010, BMVBS 2009):

•	 Gewerbegebiete („nicht erheblich belästigendes Gewerbe“ 
gemäß § 8 Abs. 1 BauNVO)

•	 Industriegebiete (bei Anlagen, von denen potenziell erhebliche 
schädliche Umwelteinwirkungen für die Umgebung ausgehen 
können, z.B. Feuerungsanlagen für Altholz gemäß 17. BImSchV, 
gemäß § 9 BauNVO; ein Indiz für das Störungspotenzial stellt 
daher die immissionsschutzrechtliche Einordnung für ein förmli-
ches Genehmigungsverfahren dar, vgl. Klinski 2005 S. 126)

•	 Sondergebiete und Versorgungsflächen (mit entsprechender 
Zweckbestimmung, gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO und § 9 Abs. 1 
Nr. 12 BauGB)

•	 Ggf. auch Dorf-, Misch- oder Kerngebiete (bei geringer Störwir-
kung, z.B. kleinere Biogasanlagen mit KWK)

•	 Bei entsprechender Dimensionierung ist auch eine Zulässigkeit 
als Nebenanlage zur Versorgung in Baugebieten denkbar (z.B. 
BHKW mit Holzpellets) gemäß § 14 Abs. 2 Satz 1 u. 2 BauNVO 
(s. Klinski 2005 S. 129).

Im unbeplanten Innenbereich müssen sich die Anlagen nach § 34 
BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung einpassen (BMVBS 
2009).

Auf eine besonders effektive Nutzung der Energie in KWK kann 
durch weitergehende städtebauliche Instrumente hingewirkt wer-
den (s. Kapitel 4.1.2).

126  Vgl. zu diesem Thema Ernst-Zinkahn-Bielenberg, Kommentar zum BauGB, § 35 Rn. 55b mit 
Rechtsprechungsnachweisen. 



121

Die Anlagengenehmigung erfolgt i. d. R. nach den Bestimmungen 
des Immissionsschutzrechts und hängt zum einen von der Leistung 
der Feuerungsanlage und zum andern von Art und Massendurch-
satz der zur Vergärung eingesetzten Stoffe sowie ggf. auch der La-
gerkapazität ab.

Für größere Anlagen ist in der Regel eine immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung mit entsprechender Konzentrationswirkung erforder-
lich (s. §§ 10, 19 BImSchG i. V. m. § 2 Anhang 1, s. ausführlich 
hierzu Klinski 2005 und Eipper 2006). Ist eine Anlage nach BIm-
SchG nicht genehmigungspflichtig, bedarf sie einer Baugenehmi-
gung nach geltenden landesrechtlichen Vorschriften. Im Genehmi-
gungsverfahren sind insbesondere die Anforderungen der TA Luft, 
der EG-Hygiene-VO, des Wasserrechts, ggf. des Abfallrechts bzw. 
des Düngemittelrechts sowie auch des BNatSchG (Eingriffsregelung) 
zu berücksichtigen.

Ab einer bestimmten Feuerungsleistung bzw. einem bestimmten Mas-
sedurchsatz oder einer bestimmten Lagerkapazität ist die Durchfüh-
rung einer standortbezogenen Vorprüfung bzw. einer allgemeinen 
Vorprüfung der Umweltverträglichkeit erforderlich (s. UVPG Anlage I).

Anbauflächen

Bei den Anbauflächen der NawaRo handelt es sich in der Regel ent-
weder um Flächen für die Landwirtschaft oder Flächen für die Forst-
wirtschaft. Im Zuge der Änderung des BWaldG 2010 wurde klarge-
stellt, dass es sich bei KUP nicht um Waldflächen handelt, somit sind 
diese grundsätzlich eher der Landwirtschaft zuzuordnen (§ 2 Abs. 2 
Satz 1 BWaldG). Im urbanen Raum kommt der Anbau von NawaRo 
z.B. als Zwischennutzung für Brachen in Frage und erfordert dort i. 
d. R. keine planungsrechtliche Zulassung (s. BMVBS 2009).

Vorbereitende Bauleitplanung

Für die Flächennutzungsplanebene ergeben sich aus den oben dar-
gestellten Planungs- und Genehmigungsmodalitäten bestimmte 
Grenzen, aber auch bestimmte Möglichkeiten zur Steuerung der 
Entwicklung der energetischen Biomassenutzung. Hierbei sind die 
Vorgaben der Regionalplanung zu beachten bzw. zu konkretisieren 
(pauschale Zielvorgaben, Gebiete, Mengenziele).

Für die im Außenbereich privilegierten, raumbedeutsamen Biomas-
seanlagen besteht – parallel zur Windkraft – grundsätzlich die Mög-
lichkeit der Positiv-Ausweisung geeigneter „Vorrangflächen/ Kon-
zentrationszonen für Biomasseanlagen“ mit Ausschlusswirkung für 
das übrige Gemeindegebiet gemäß § 35 Abs. 3 (sog. Planungsvor-
behalt, s. auch BMVBS 2010 S.107, BBR-online 2008 S. 73, UVP-

Report 20(4), 2006 S.172, SRU 2007 S. 57, BBR/Einig 2010 Folie 
33). Hierzu muss die Gemeinde ein stimmiges Planungskonzept für 
das gesamte Gemeindegebiet erarbeiten, das heißt, es müssen ge-
eignete Standorte sowie auch Tabuzonen gerichtsfest und fachlich 
begründet identifiziert werden. Zu berücksichtigen sind hierbei ins-
besondere Schutzabstände für sensible Nutzungen ebenso wie für 
ökologisch sensible Bereiche, Netzanschlussmöglichkeiten und die 
Möglichkeit zur Nutzung der Abwärme. In der Praxis stellt dies im 
Bezug auf Biomasseanlagen noch planerisches Neuland dar; bisher 
wird der Planungsvorbehalt von den Gemeinden vor allem im Bezug 
auf Windkraft angewendet. Hierzu können (anstelle einer Ergän-
zung des Gesamtflächennutzungsplans) auch Teilflächennutzungs-
pläne gemäß § 5 Abs. 2b i. V. m. § 35 Abs.3 BauGB (BMVBS 2010) 
aufgestellt werden (s. auch Kapitel 3.3.4).

Nicht privilegierte Anlagen erfordern eine bauleitplanerische Siche-
rung. Für eine nachhaltige Entwicklung sind auch hierzu geeignete 
Standorte zu identifizieren (Zulässigkeit je nach Anlagentyp inner-
halb bestehender Baugebietsarten nach BauNVO bspw. GE, SO, 
GI bzw. Neuausweisung entsprechender Gebiete). Die UP und ihre 
Standortalternativenprüfung ist hierbei als Entscheidungshilfe nütz-
lich – für eine realistische Beurteilung zu erwartender Auswirkun-
gen, auch inklusive der Berücksichtigung der damit ggf. einherge-
henden Nutzungsänderung (s. auch BMVBS/BBR 2008 S. 71, BMU 
2008 und Kapitel 4.5). Hierbei kommt kommunalen oder kommu-
nenübergreifenden Gesamtkonzepten zur Nutzung erneuerbarer 

Energien i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB auch als Abwägungshilfe 
eine große Bedeutung zu.
 
 

Planungsbeispiel FNP-Darstellung:  

SO Energiepark

Die Gemeinde Morbach (Rheinland-Pfalz) stellt in ihrem FNP 

eine rd. 100 ha große militärische Konversionsfläche als Sonder-

gebiet „SO Energiepark“ (neben einer Konzentrationszone für 

Wind) zur kombinierten Nutzung von Windenergie, Sonnen-

energie und Biogas/Biomasse dar. Die Planung ist eingebunden 

in das kommunale Energiekonzept „Morbacher Leitbild“.
 Quelle: FNP Morbach (2003)

Auf den Anbau von NawaRo kann in der Flächennutzungsplanung 
zunächst durch die Darstellung der land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzung gemäß § 5 Abs 2 Nr. 9a) u. b) BauGB Einfluss genom-
men werden. Insbesondere können Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB mit bestimmten Bewirt-
schaftungsvorgaben/Pflegemaßnahmen überlagernd ausgewiesen 
werden. Um Wirksamkeit zu erlangen, sind hierzu entsprechende 
Abstimmungen und Verträge mit den Landnutzern erforderlich.
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Diskutiert wird derzeit auch eine differenzierte Ausweisung land-
wirtschaftlicher Flächen, die sich nach aktueller Rechtsauffassung 
aus § 201 BauGB ergibt. Im Sinne einer Negativplanung könnte so 
durch die Festlegung von Wiesen- und Weidewirtschaft ein Grün-
landumbruch unterbunden werden (s. BMVBS 2010 S. 108, SRU 
2007 S. 65).

Von Bedeutung für den ökologisch tragbaren Umfang des Bio-
masseanbaus sind die Aussagen des Landschaftsplans und die 
Vorgaben von Schutzgebietsverordnungen: Hier können Hinwei-
se auf Potenziale und Risiken gegeben werden – im besten Falle 
auch konkret auf Biomasse bezogen, die in der planerischen Ab-
wägung zu berücksichtigen sind (s. z.B. Landschaftsplan der Ver-
waltungsgemeinschaft Rheinfelden-Schwör stadt (BW) (HHP 2010) 
mit Eignungs- und Ausschlussflächen für den Anbau von Biomasse 
sowie Hinweisen auf Synergien von Landschaftspflege und Biomas-
senutzung). Es wird empfohlen, Schutzgebietsverordnungen und 

Landschaftspläne auf ausreichende Formulierungen von Nutzungs-
einschränkungen zu prüfen und diese ggf. an die neuen Anfor-
derungen anzupassen. In Landschaftsplänen kann darüber hinaus 
auch eine Verbindung von Landschaftspflegekonzepten mit einer 
Biomassenutzung (im besten Falle abgestimmt mit einem Energie-
konzept) erfolgen.

Verbindliche Bauleitplanung

Für Bebauungspläne ist zunächst hauptsächlich die Standortpla-

nung für nicht privilegierte Anlagen relevant. Je nach Anlagentyp 
ist die Unterbringung in bestehenden GE-, SO-, GI-Gebieten (ggf. 
auch in Dorf- oder Mischgebieten) möglich bzw. eine Neuauswei-
sung entsprechender Gebiete erforderlich. Im Bebauungsplanver-
fahren empfehlen sich die für die Standortplanung von Biomasse-
anlagen genannten Aspekte zur Berücksichtigung um die Eignung 

1.   Geeignete Infrastruktur des Standortes

2.   Ausnutzung von KWK-Potenzialen (Nähe zu Wärmeabnehmern)

3.   Vermeidung und Minderung des Risikos von negativen Umweltauswirkungen

a)   durch die Anlage
  -  Technisierung/bauliche Überprägung von Landschaft
  -  Geruchs-, Geräusch- sowie THG-, Schadstoff- und Feinstaubemissionen
  -  Verkehrsaufkommen

b)   durch Nutzungsänderungen im Umfeld (je nach Art der Biomasse und deren Gewinnung bestehen unterschiedliche Risiken)
  -  Monotonisierung des Landschaftsbildes (z.B. großflächiger Maisanbau)
  -  Abnahme der Biodiversität, ggf. Beeinträchtigung oder Verlust naturschutzfachlich wertvoller Flächen und Verlust von  
   Habitaten seltener/gefährdeter Arten (z.B. durch intensive Monokulturen, Acker oder KUP einseitige Fruchtfolgen,  
   Grünlandumbruch, übermäßige Nutzung von Rest- und Totholz oder Ernteresten)
  - Schädigung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (Erhöhung von Nährstoffeinträgen, Bodenerosion und  
   Bodenverdichtung, Verlust von Kohlenstoffspeicherkapazität)
  
 Quelle: BKR Aachen zusammengestellt und ergänzt nach SRU 2007, BBR/BMVBS/ZALF/ HochC 2007, BMVBS/BBR (2008), BMVBS 2011, BfN / Schümann et al. 2010,  
 BfN / von Haaren 2010,

ABBILDUNG 23:     
EMPFEHLUNGEN FÜR DIE STANDORTPLANUNG VON BIOMASSEANLAGEN
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Planerische Vorgaben
 Regionalplanung, regionale oder kommunale Konzepte zu Energieversorgung, Klimaschutz, Umwelt- und 

 Naturschutz mit Zielen und Grundsätzen

   was will die Kommune?

   »  Aufklärung über Potenziale und Risiken von Abfall- und Anbaubiomasse
   » ist ein Konzept bzw. eine Steuerung erwünscht oder spontanes Wachstum?

Planungsrechtliche Zulassung / Genehmigung (Anlagen)

•	 Darstellung im FNP (nicht privilegierte Anlagen je nach Störungspotenzial i. d. R. gem. BauNVO in SO, GE, GI, ggf. MI)

•	 Bebauungsplan / Vorhabenbezogener Bebauungsplan (nicht privilegierte Anlagen je nach Störungspotenzial i. d. R. gem. 
BauNVO in SO, GE, GI, ggf. MI)

•	 Außenbereich (Privilegierte Anlagen zulässig; nach Leistung und Produktionsvolumen)

 parallel immer erforderlich: Immissionsschutzrechtliche Genehmigung (durch die zuständige Behörde)

Steuerung

•	 Konzentrationszonen (Anlagen) (FNP, sachlicher Teil-FNP für privilegierte Anlagen)

•	 Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Anlagen, Anbauflächen)  
(Ausschluss bestimmter Nutzungen, Maßnahmenvorgaben zur Bewirtschaftung)

•	 Städtebauliche Verträge (Anlagen, Anbauflächen) (über Festsetzungsmöglichkeiten nach § 11 BauGB, BImSchG-Erfor-
dernisse und GfP hinausgehende Anforderungen für Anbau, Lagerung, Nutzung, etc.)

•	 Differenzierte Ausweisung landwirtschaftlicher Flächen (Anbauflächen) (Grünlandschutz)

•	 Flächennachweise (Anbauflächen) (im Rahmen von Anlagengenehmigungen, für Anbauflächen und Flächen zum Auf-
bringen von Gärresten)

  
 Quelle:  BKR Aachen 

des Standorts zu beurteilen und mögliche Umweltauswirkungen der 
Anlage und damit ggf. einhergehender Landnutzungsänderungen 
zu minimieren (s. Abbildung 23, 24).

In der Regel wird zur Genehmigung nicht privilegierter Anlagen 
ein Verfahren nach BImSchG erforderlich sein, in dem technische 
Anforderungen parallel behandelt werden. Hier ist eine enge Ab-
stimmung der Kommune als Planungsträgerin mit der BImSch-
Genehmigungsbehörde zu empfehlen. Allerdings ist zu beachten, 
dass die Bestimmungen eines Bebauungsplans auch für jedes andere 
zulässige Vorhaben an diesem Standort ausreichend formuliert wer-
den müssen, für den Fall, dass nicht das im Verfahren betrachtete 
Vorhaben zur Realisierung kommt.

Konkretere Vorgaben sind bei der Aufstellung eines Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans gemäß § 12 BauGB möglich, wenn es sich 
um die Umsetzung eines konkreten Vorhabens handelt (BMVBS 

2010 S. 107). Weitergehende Umwelt- und Effizienzstandards kön-
nen darüber hinaus in städtebaulichen Verträgen mit dem Vorha-
benträger geregelt werden. Denkbar sind hier Regelungen zur KWK 
(in Verbindung mit einem Abnahmezwang in benachbarten Gebieten, 

s. Kapitel 4.1.2) ebenso wie zur Umweltverträglichkeit des Anbaus 
bestimmter Kulturen (über die gute fachliche Praxis der Landwirt-
schaft hinaus), bis hin zu Quoten für Energiepflanzen, die den Flä-
chen- und Mengenanteil in den Fruchtfolgen verschiedener Kultu-
ren, die in der Anlage verarbeitet werden, regeln (BMVBS 2010 S. 
109). Möglich sind weiterhin auch technische Vorgaben zum Anla-
genbau, die über die (im Bezug auf Biomasseanlagen nichtimmer 
ausreichenden) Vorgaben der TA Luft hinausgehen (vgl. SRU 2011 
S. 157) – in wie weit die Einhaltung der VDI RL 3475 ausreichend 
ist, muss sich in der Praxis noch herausstellen (BMELV 2011).

Als weiteres Steuerungsinstrument für Anbauflächen wird die Er-
bringung eines Flächennachweises diskutiert, anhand dessen die 

ABBILDUNG 24:     
STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR ENERGETISCHE BIOMASSENNUTZUNG IN DER KOMMUNALPLANUNG

 RÄUMLICHE STANDORT- UND TRASSENVORSORGE UND -SICHERUNG FÜR EINE KLIMAVERTRÄGLICHE ENERGIEVERSORGUNG 4.3

BIOMASSE



124

Planungsbeispiel Bebauungsplan: Ausweisung Sondergebiet 

zur Biomassenutzung

In der Gemeinde Morbach (Rheinland-Pfalz) wurden im Zuge 

der Realisierung der „Morbacher Energielandschaft“ auf einer 

insgesamt rd. 150 ha großen militärischen Konversionsfläche in 

Gemeindebesitz zwei Bebauungspläne mit den Inhalten Photo-

voltaik, Windkraft und Biogas/Biomasse aufgestellt.

Das Thema Biogas/Biomasse (Biogasanlage, Holzpelletherstellung, 

Holzhackschnitzel-Heizwerk) wird schwerpunktmäßig im 12 ha 

großen ‚Zentralbereich’ behandelt (der südlich anschließende 

zweite Bebauungsplan enthält noch zusätzliche Lagerflächen für 

Biomasse). Zur Förderung der Akzeptanz in der Bevölkerung wur-

de eine breite Beteiligung mit Betonung der Chancen und der regi-

onalen Wertschöpfung durch die Nutzung der Biomasse durchge-

führt sowie ein Infozentrum zur Wissensvermittlung eingerichtet. 

Biogas: Die Biogasanlage mit 500 kWel wird von 15 Landwirten 

aus der Region beliefert. 10.000 t Silage aus Mais, Gras und 

Triticale sowie 5.000 t Rindergülle durchlaufen jährlich die Anlage. 

Die Gärreste wiederum finden Verwendung als Dünger in der 

Landwirtschaft. Jährlich werden etwa 3,8 Mio. kWhel und 5 Mio. 

kWhth produziert. 

Holzpelletherstellung: Die Abwärme der Biogasanlage wird für die 

Trocknung von Säge-Restholz aus der regionalen Sägeindustrie 

genutzt, welches in einer Produktionsanlage für Holzpellets weiter 

verarbeitet wird. Die zusätzlich benötigte Energie wird über ein 

Holzhackschnitzel-Heizwerk (740 kW) bereit gestellt.  

Der benötigte Strom stammt aus den am Gelände ansässigen 

Windenergieanlagen. 

 

Relevante Festsetzungen des Bebauungsplans:

Sonstiges Sondergebiet „Morbacher Energielandschaft Teilgebiet 

Zentralbereich Regenerative Energien: Biomasse, Solarenergie, u. a.“ 

mit einer GRZ von 0,7, einer Bauhöhenbegrenzung auf 12 m (mit 

im Einzelfall zulässigen Überschreitungen), einer Festsetzung von 

Baugrenzen sowie auch immissionswirksamer flächenbezogener 

Schallleistungspegel (IFSP) und Vorgaben zur Geruchsentwicklung 

nach einem immissionstechnischen Gutachten.

Private Grünflächen mit Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

(Pflanzflächen für heimische Gehölze, Entwicklungsflächen Mager-

grünland, Waldrand, Entsiegelung, etc.), die vollständige Kompen-

sation erfolgt über weitere, externe Maßnahmen.
 Quelle: Bebauungsplan der Gemeinde Morbach „MEL Zentralbereich“ (2005) 

Flächen in die Betrachtung zur Genehmigung der Anlage mit ein-
bezogen und die Einhaltung bestimmter Auflagen gefordert werden 
könnten (s. z. B. BMVBS 2010, BMVBS/BBR 2008, Schultze et al 2008). 

Daneben bieten sich gerade auf der Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung grundsätzlich auch die bereits für den FNP genannten 
Möglichkeiten verbindlicher Vorgaben zur Landnutzung an (dif-

ferenzierte Flächendarstellung und Ausweisungen von Flächen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft mit Maßnahmenvorgaben zur Bewirtschaftung, s. 
BMVBS 2010, SRU 2007).

Die kommunalplanerischen Maßnahmen zur Steuerung von Bio-
masseanlagen und dem Anbau nachwachsender Rohstoffe sind in 
der Praxis noch wenig erprobt. Es ist allerdings zu erwarten, dass 
diese Aufgabe in den Gemeinden zukünftig an Bedeutung gewin-
nen wird (parallel zur Steuerung von Windkraftanlagen), so dass 
eine geeignete Handhabung der oben und in verschiedenen aktu-
ellen Gutachten aufgezeigten Möglichkeiten in der Praxis noch zu 
erproben ist.
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Begründung

Vorgaben zur Förderung der energetischen Biomassenutzung lassen 
sich mit Klimaschutz (Substitution fossiler Energieträger, Freisetzung 
nur rezenten Kohlenstoffs bei entsprechender THG-Bilanz), Inwert-
setzung des ländlichen Raums (Erwerbsalternative, Innovation und 
Unternehmensentwicklung), sinnvoller Reststoffverwertung sowie 
Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen begründen.

Einschränkungen, bzw. Vorgaben zur Berücksichtigung von Nach-
haltigkeitskriterien sind aufgrund begrenzter Flächenressourcen und 
begrenzter ökologischer Tragfähigkeit geboten. Ggf. getroffene 
Vorgaben zur Verwertung von Reststoffen und Nutzung von KWK 
dienen einer effizienten Rohstoffnutzung. 

Begründung FNP und Bebauungsplan zur Ausweisung eines 

Sondergebiets Energiepark 

Darstellung im FNP (2003): „Sondergebiet für die kombinierte 

Nutzung von Windenergie, Sonnenenergie und Biogas/Biomasse“.

In der Begründung erfolgt die Verknüpfung zwischen der ener-

getischen Nutzung von Biogas/Biomasse und den Perspektiven 

für die regionale Landwirtschaft. 

Auch der Bebauungsplan „MEL Zentralbereich Teilgebiet 1“ 

(2005) betont, dass das Vorhaben „die langfristige Stabilisie-

rung und zukunftsträchtige Ausrichtung der Morbacher und der 

regionalen Wirtschaft bietet und zudem Synergieeffekte mit der 

landwirtschaftlichen Produktion eröffnet: 

•	 Energiesparende, unternehmens- und funktionsübergrei-

 fende Verkettung energiewirtschaftlicher Prozesse (Nutzung  

 von Brauchwasser, Prozesswärme, Reststoffen etc.), 

•	 Technologietransfer und Entwicklung innovativer Umwelt- 

 technologien sowie Prozessoptimierungen“.
 Quelle: Bebauungsplan der Gemeinde Morbach „MEL Zentralbereich“ (2005)

VERKNÜPFUNGEN / SYNERGIEN  
MIT ANDEREN REGELUNGEN

Bei der Planung von Feuerungsanlagen bietet sich zur Ausnutzung 
von KWK-Potenzialen eine Verknüpfung mit den Möglichkeiten des 
Anschluss- und Benutzungszwangs an. 

Unter bestimmten Bedingungen lässt sich die energetische Nutzung 
von Biomasse mit Zielen des Natur- und Landschaftsschutzes verbin-
den z.B. bei vielfältigen, extensiven Anbauweisen sowie räumlichen 
und zeitlichen Mischkulturen, Verwertung von Landschaftspflege-
material, etc. (vgl. SRU 2007, BfN / Schümann et al. 2010, BMVBS/
BBR 2008, Verband Region Stuttgart 2010). Es lassen sich z.B. auch 
Landschaftspflegematerialien von extensiv genutzten Flächen mit 

Kohlenstoffsenkenfunktion und/oder Hochwasserschutzfunktion 
verwenden, wodurch sich zusätzliche Synergien mit Klimaschutz 
und Klimaanpassung ergeben. Allerdings sind diese Synergien bis-
her eher theoretischer Natur, da sie sich in der Praxis nicht als ausrei-
chend wirtschaftlich erweisen und somit nicht realisiert werden (vgl. 

SRU 2011, SRU 2007, BMU 2008, BfN/Schümann 2010). 

DATENGRUNDLAGEN / METHODEN /  
BEURTEILUNGSMASSSTÄBE

Im Zuge von Genehmigungsverfahren für Anlagen zur energeti-
schen Nutzung von Biomasse sind die Auswirkungen der geplan-
ten Anlagen umfassend zu prüfen und geeignete Maßnahmen zur 
Vermeidung und zum Ausgleich zu treffen (Umweltprüfung, s. auch 

Kapitel 4.5). Beurteilungsmaßstäbe ergeben sich aus den oben ge-
nannten rechtlichen, fachlichen, planerischen und konzeptionellen 
Vorgaben (sowohl im Bezug auf den Natur-, Landschafts- und Emis-
sionsschutz wie auch im Bezug auf den Klimaschutz). 

Für die Anlagengenehmigung sind insbesondere Vorgaben des BIm-
SchG (inkl. TA Luft) zu beachten, weitere Orientierung kann die VDI 
RL 3475 bieten (in wie weit die Vorgaben für einen nachhaltigen 
Anlagenbetrieb ausreichend sind, wird diskutiert, vgl. SRU 2011 S. 
157, BMELV 2011). 

Hinweise auf Bereiche, die eine besondere Empfindlichkeit gegen 
entsprechende Landnutzungsänderungen (Ausweitung intensiver 
Monokulturen u.ä.) aufweisen, liefern auf allen Planungsebenen 
insbesondere die Landschaftsplanung, Fachgutachten und Fach-
konzepte des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie auch 
des Wasser- und Bodenschutzes. Besonders hilfreich kann es sein, 
wenn diese sich konkret zur Verträglichkeit von Biomassenutzung 
äußern, z.B. durch eine Darstellung von Gunst-, Restriktions- und 
Ausschlussräumen für bestimmte Kulturarten (s. a. Verband Region 

Stuttgart 2010 und HHP/VVG Rheinfelden-Schwörstedt 2010).

Hinweise auf besondere Potenziale zur Nutzung von Biomasse (Na-
waRo und Reststoffe) können auf allen Planungsebenen in Form 
von Biomassestrategien, Agrarplänen und Abfallbilanzen vorliegen. 
Die Erzeugung von NawaRo betreffend ist allerdings die jeweils be-
stehende Agrarstruktur, die naturräumliche Ausstattung sowie die 
infrastrukturelle Ausstattung ausreichend zu berücksichtigen, um 
das real verfügbare Potenzial an verwertbarer Biomasse richtig ein-
schätzen zu können (s. hierzu BfN/Schümann et al. 2010, BMVBS 

2010).

Kriterien und Anforderungen sowie Möglichkeiten zur nachhalti-
gen Nutzung von Biomasse finden sich z.B. in BfN/Schümann et 
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al. 2010, BfN 2010a, BfN 2010b, Gawel/Ludwig 2011, SRU 2007, 
BMU 2008; Steuerungsbeispiele und -möglichkeiten für Ausschluss-, 
Restriktions- und Gunsträume werden in BMVBS 2010 beschrieben. 

Weiterführende Literatur

BfN (2010b): Bioenergie und Naturschutz, Synergien fördern, Risiken vermei-
den
Online verfügbar unter:
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareener-
gien/bfn_position_bioenergie_naturschutz.pdf

BfN (2010a): Energieholzanbau auf landwirtschaftlichen Flächen, Auswir-
kungen von Kurzumtriebsplantagen auf Naturhaushalt, Landschaftsbild und 
biologische Vielfalt
Online verfügbar unter:
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareener-
gien/bfn_energieholzanbau_landwirtschaftliche_flaechen.pdf

BfN/Schümann et al. (2010): Naturschutz und Biologische Vielfalt 106: Na-
turschutzstandards für den Biomasseanbau

BMVBS (Hrsg.) (2010): Raumverträgliche Bioenergiebereitstellung. Steue-
rungsmöglichkeiten durch die Regionalplanung. BMVBS-Online-Publikation 
29/2010 
Online verfügbar unter:
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/On-
line/2010/ON292010.html

BMU (Hrsg.) (2008): Biogas und Umwelt – ein Überblick; im Rahmen des 
BMU-Forschungsvorhabens Optimierungen für einen nachhaltigen Ausbau 
der Biogaserzeugung und -nutzung in Deutschland 
Online verfügbar unter:
http://www.ifeu.org/index.php?bereich=lan&seite=biogas

BBSR (Hrsg.) (2011): Biomasse: Perspektiven räumlicher Entwicklung. Infor-
mationen zur Raumentwicklung (IzR), Heft 5/6.2011

4.3.6 
Trassen und Netze

Von der Erzeugung im Kraftwerk bzw. am Standort erneuerbarer 
Energien wird Strom über das Stromnetz zu den Endverbrauchern 
geliefert. Dabei wird zwischen dem regionalen Verteilungsnetz und 
dem überregionalen Übertragungsnetz unterschieden. Da der Lei-
terquerschnitt die maximale Stromstärke begrenzt, wird für Über-
tragungsnetze in Deutschland Hoch- bzw. Höchstspannung mit 
höchstmöglichen Leistungsübertragungen (110, 220 bzw. 380 kV) 
genutzt127. Kuppelstellen verbinden die Höchstspannungsleitungen 
mit dem Ausland (europäischer Stromverbund). Vor allem aufgrund 
des Ohmschen Widerstandes treten während des Transportes im 
Übertragungsnetz nicht unerhebliche Verluste auf, die im Jahr 2009 
bei etwas über 4% des Bruttostromverbrauchs lagen (AG Energiebi-

lanzen, 2010).

Der europäische Stromverbund, der Bau neuer konventioneller 
Kraftwerke und die Zunahme der erneuerbaren Energien an der 
Stromerzeugung erfordern den Ausbau der Übertragungs- und Ver-
teilernetze128. Derzeit wird in der norddeutschen Küstenregion und 
im Osten Deutschlands schon ein hoher Beitrag an Windenergie 
erzeugt, der zukünftig weiter ausgebaut werden wird. Langfristig 
(2050) wird die Offshore-Windenergie voraussichtlich den größten 
Anteil an der regenerativen Stromerzeugung liefern (SRU, 2011). 
Dies erfordert den Netzausbau zwischen den Erzeugungsstandorten 
in Nord- und Ostdeutschland und den Verbrauchszentren im Wes-
ten, der Mitte und im Süden Deutschlands. Im Grundsatz sollten die 
Anpassung und die Planung der Netzinfrastruktur nach dem NOVA-
Prinzip erfolgen: „Netze Optimieren Verstärken Ausbauen“ (DUH, 

2010, S.46; UBA 2010, S.127).

Hoch- und Höchstspannungs-Freileitungen verursachen unter-
schiedliche Umweltauswirkungen. Dazu gehören Rauminanspruch-
nahme129, Flächenzerschneidung, Landschaftsbildveränderungen, 
Verlust oder Beeinträchtigungen von Lebensräumen im Bereich des 
Sicherheitsstreifen, Vogelschlag durch Kollisionen, mögliche ge-
sundheitliche Risiken durch den Aufbau von elektromagnetischen 
Feldern, Belästigungen durch knatternde Geräusche von Leitungen 

127  Für den Transport von Elektrizität bedient man sich in Deutschland einer Drei-Phasen-Span-
nung, so dass für einen Stromkreis drei Leitungen erforderlich sind. Um eine Hochspan-
nungsleitung effizient ausnützen zu können, besteht diese oft aus mehreren Stromkreisen.

 
128  Die dena schätzt in ihrer Netzstudie II den Netzausbaubedarf bei konventioneller Technik auf 

bis zu 3.600 km an Leitungen bis zum Jahr 2020, um den Strom aus erneuerbaren Energien 
nutzen zu können. Durch den Einsatz von Hochtemperaturleitern (HTI) könnte der Neubau-
bedarf auf 1.700 km gesenkt werden (dena, 2010).

129  Zwar ist die physische Raumbeanspruchung durch den Mastfuß verhältnismä-
ßig gering, doch bestehen im erforderlichen und freizuhaltenden Sicherheitsstreifen 
Nutzungsbeschränkungen.
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und Isolatoren bspw. bei Nebel (Koronaeffekt) oder Schwingungen 
bei Wind130. 

Zur Vermeidung visueller Beeinträchtigungen können Stromlei-
tungen in den Boden verlegt werden; gegenwärtig werden in der 
Regel Leitungen unter der Spannungsebene von 220 kV verkabelt. 
Es ist zwar technisch möglich auch 220 kV- und 380 kV-Höchst-
spannungsleitungen mit kunststoffisolierten Kabeln unterirdisch zu 
verlegen, doch v. a. die erheblich höheren Mehrkosten gegenüber 
Freileitungen führen dazu, dass dies bisher insbesondere nur für 
kurze Streckenabschnitte in sensiblen Bereichen realisiert wurde131. 

In der 110 kV-Ebene sind Erdkabel insbesondere in Städten oder 
vergleichsweise dicht besiedelten Räumen Stand der Technik. Regi-
onale und überregionale Leitungen der 110 kV-Ebene werden bis-
her aus wirtschaftlichen, rechtlichen und regulatorischen Rahmen-
bedingungen sowie wegen Hindernissen in der Regulierungspraxis 
weitestgehend als Freileitungen realisiert. Dies wurde mit dem im 
Jahr 2011 novellierten Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verbessert, 
da neue 110 kV-Leitungen nunmehr im Regelfall als Erdkabel bis zu 
einem Mehrkostenfaktor von 2,75 gegenüber Freileitungen verlegt 
werden können (vgl. § 43h EnWG). Da die Kosten in der Regel 
unterhalb des oben genannten Faktors liegen werden, ist damit zu 
rechnen, dass künftig annähernd alle neuen 110 kV-Leitungen un-
terirdisch verlegt werden.

130  Die vom BMU beauftragte Studie „Ökologische Auswirkungen von 380-kV-Erdleitungen 
und HGÜ-Erdleitungen“ bewertet den Ausbau der Höchstspannungsnetze aus Umweltsicht. 
Die Veröffentlichung ist online abrufbar: 

 http://www.efzn.de/index.php?id=238&no_cache=1&tx_wiwiprojekte_pi4[showUid]=80
 
131  Nach der dena Netzstudie II würde der Netzausbau unter Verwendung konventioneller 

Leitungen bis zum Jahr 2020 rund 9,5 Mrd. Euro kosten, würden Erdkabel verwendet, wäre 
mit Kosten von 22 bis 29 Mrd. Euro zu rechnen (dena, 2010). 

Elektromagnetische Felder von Erdkabeln haben im Vergleich zu 
Freileitungen eine geringere räumliche Ausdehnung, allerdings ist 
die Intensität im unmittelbaren Nahbereich der Kabel höher (Um-
welt, 02/09).

Aktuell wird auch die Kapazitätserweiterung bestehender Hoch- 
und Höchstspannungsleitungen durch die Verwendung leistungsfä-
higer Freileitungskabel geprüft (Hochtemperaturleiterseile132). Diese 
Hochtemperaturleiterseile könnten entlang der bestehenden Tras-
sen an den vorhandenen Strommasten installiert werden und die 
doppelten Strommengen transportieren.

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER RAUMORDNUNG 

Planungsvorgaben/Vorgaben des Energierechts

Nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sind die Betreiber von 
Energieversorgungsnetzen im Rahmen des wirtschaftlich Zumut-
baren verpflichtet, ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges 
Energieversorgungsnetz bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstär-
ken und auszubauen.

Das Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) enthält einen Bedarfs-
plan von Vorhaben im Bereich der Höchstspannungsnetze ab 380 
KV, worin der vordringliche Bedarf an neu- bzw. auszubauenden 
Trassen gesetzlich festgestellt ist. Zudem trifft es Regelungen zur 
Erdverkabelung. Danach ist eine unterirdische Verlegung unter be-

132  http://www.heise.de/tp/artikel/35/35969/1.html.
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stimmten Voraussetzungen in Betracht zu ziehen, wenn diese dem 
Stand der Technik entspricht und die Mehrkosten der Erdverkabe-
lung von der Regulierungsbehörde anerkannt werden (Entschei-
dungsvorbehalt der Bundesnetzagentur). Darüber hinaus benennt 
das EnLAG Trassen, auf denen Erdkabel auf der Höchstspannungs-
ebene als Pilotvorhaben getestet werden können.

Die Zulassung von Hochspannungsfreileitungen ab 110 kV bedarf 
gemäß § 43 EnWG einer Planfeststellung, sofern diese UVP-pflich-
tig sind133. Zudem ist ein Raumordnungsverfahren vor dem Zulas-
sungsverfahren durchzuführen.

Um den Netzausbau entsprechend der Ausbaupläne für Erneuer-
bare Energien durchführen zu können, hat die Bundesregierung im 
Zuge der von ihr eingeleiteten Energiewende im Juli 2011 ein Ge-
setzespaket über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus 
der Elektrizitätsnetze beschlossen, das vor allem Änderungen im 
EnWG und ein neues Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertra-
gungsnetz (NABEG) umfasst. Wesentliche Regelungen des Gesetzes-
paketes sind:

•	 Der Geltungsbereich umfasst ausschließlich Stromleitungen, die 
im Bundesbedarfsplan gemäß EnWG als solche mit europäischer 
oder überregionaler Bedeutung gekennzeichnet und vom Bun-
destag als solche beschlossen sind. Grundlage ist ein durch die 
Übertragungsnetzbetreiber erstellter Netzentwicklungsplan134, 
der durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) bestätigt wird und 
der Bundesregierung als Entwurf des Bedarfsplans übermittelt 
wird. Auf der Bundesbedarfsplanebene findet eine erste Strate-
gische Umweltprüfung statt und die Bundesnetzagentur erstellt 
einen ersten Umweltbericht.

•	 In der Bundesfachplanung werden die Trassenkorridore der 
erforderlichen Höchstspannungsleitungen auf ihre Raumverträg-
lichkeit hin überprüft. Eine ergänzende Strategische Umweltprü-
fung ist durchzuführen. Die Ergebnisse der Bundesfachplanung 
sind für die Länder und Gemeinden verbindlich.

•	 Für einzelne Trassenabschnitte können Veränderungssperren 
aufgenommen werden, die eine noch weitergehende Trassensi-
cherung bewirken sollen. 

•	 Für die Stromleitungen, die Gegenstand der Bundesfachpla-
nung waren, wird das Planfeststellungsverfahren durchge-
führt. Zuständig ist die nach Landesrecht zuständige Behörde, 
(Planfeststellungsbehörde), soweit die Zuständigkeit nicht durch 

133  Die UVP-Pflicht ist von der Spannungsebene und der Länge der Leitungen abhängig. Liegt 
kein Erfordernis für ein Planfeststellungsverfahren vor, ist ein Plangenehmigungsverfahren 
durchzuführen. 

134  Informationen zum Netzentwicklungsplan sind online abrufbar unter: 
 http://www.netzentwicklungsplan.de.

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates auf die 
Bundesnetzagentur übertragen wird.

•	 Das Gesetz sieht zahlreiche weitere Regelungen vor, die die 
notwendigen Verfahren auf Bundes- und auch auf Ländere-
bene vereinfachen und beschleunigen sollen, insbesondere eine 
frühzeitige und mehrfache Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange und der Öffentlichkeit135. So geht das Gesetz hinsichtlich 
Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung teilweise deutlich 
über den status quo hinaus.

•	 Das EnWG wurde entsprechend geändert, bspw. regeln die 
§§ 12a ff. EnWG das Verfahren zur Erstellung des Bundesbe-
darfsplans. Szenariorahmen § 12a EnWG und Netzentwick-
lungsplan §§ 12b-d sind Verfahrensschritte zur Erstellung des 
Bundesbedarfsplans.

•	 Neu eingefügt wurde in das EnWG auch der § 43 h, der für 
neue Leitungen der Spannungsebene von 110 kV und darunter 
in der Regel eine Erdverkabelung vorsieht. 

Die Einführung einer Bundesbedarfs- und Bundesfachplanung ver-
ändert die Funktion der Raumordnung bei der Netzausbauplanung. 
So prüft jetzt die BNetzA in der Bundesfachplanung die Überein-
stimmung der bestimmten Trassenkorridore für die Höchstspan-
nungsleitungen mit den Erfordernissen der Raumordnung. Die Ent-
scheidung ist für die nachgelagerte Planfeststellung verbindlich (vgl. 

Abbildung 25 und Abbildung 26).

In den Raumordnungsplänen der Länder können wichtige Grund-
sätze und Ziele der Raumordnung mit Blick auf den Ausbau der 
Energienetze festgelegt werden.

Festlegungen (Ziele, Grundsätze)

Bündelung und Konzentration technischer Infrastruktureinrich-

tungen

Durch die Bündelung sollen Neubauten in bisher wenig belasteten 
Gebieten vermieden und weitere Landschaftszerschneidungen re-
duziert werden (UBA, 2008).

Die angestrebte Bündelung von Energie- und Verkehrstrassen findet 
bspw. in folgenden landesplanerischen Grundsätzen ihren Nieder-
schlag: 

135  Im Auftrag des UBA wird derzeit das Forschungsvorhaben „Neuartiger Öffentlichkeitsdialog 
in Verfahren mit Umweltprüfung am Beispiel bestimmter Vorhabentypen/Vorhabeneigen-
schaften – Handreichung für Behörden und rechtliche Verankerung“ (FKZ 3712 13 101) 
durchgeführt. 
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ABBILDUNG 25: 
NEUE VERFAHRENSEBENEN – NETZAUSBAU ÜBERREGIONALER UND EUROPÄISCHER HÖCHSTSPANNUNGSLEITUNGEN

ABBILDUNG 26: 
NETZAUSBAUPLANUNG AB 2011
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Grundsatz zur Bündelung von Leitungs- und Verkehrstrassen

Das Netz der Energie- und Produktenleitungen soll bedarfsge-

recht entwickelt werden. Dabei stehen Maßnahmen zur besse-

ren Integration erneuerbarer Energien unter einer besonderen 

Dringlichkeit. Für die Trassierung sollen vorrangig bestehende 

Leitungswege genutzt werden und eine Bündelung mit vorhan-

denen Energie- und Verkehrstrassen angestrebt werden136. 
 Quelle: LEP Sachsen-Anhalt, 2011

Und ähnlich:

Leitungs- und Verkehrstrassen sollen räumlich gebündelt wer-

den, soweit sicherheitsrelevante Belange nicht entgegenstehen. 

Eine Zerschneidung des Freiraumes soll nur erfolgen, wenn eine 

Bündelung mit bestehenden Trassen nicht möglich ist. 
 Quelle: LEP Berlin-Brandenburg, 2009

Neben der Bündelung von Infrastruktureinrichtungen bieten Erdver-
kabelungen raumverträgliche Möglichkeiten zum Schutz sensibler 
Bereiche, etwa zum Schutz der Landschaft und des Landschaftsbil-
des. Überdies können zur Kompensation des Neubaus von Höchst-
spannungsleitungen bestehende Hochspannungs-Freileitungen ab-
gebrochen und in die Erde verlegt werden. 

Diese Absichten werden in den Raumordnungsplänen der Länder in 
Grundsätzen formuliert:

Grundsatz zur flächensparenden und unterirdischen Verle-

gung von Energieleitungen

Energieleitungen sollen möglichst flächensparend und – soweit 

technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar – aus Gründen 

des Umwelt- und Landschaftsschutzes vorrangig unterirdisch 

verlegt werden. 
 Quelle: LEP IV Rheinland-Pfalz, 2008.

Der LEP Schleswig-Holstein formuliert weitere wichtige Vorgaben 
für den Bau neuer Leitungsstrassen:

Grundsatz zur Berücksichtigung wichtiger Belange beim 

Neubau von Hochspannungsleitungen

Beim erforderlichen Neubau von Hochspannungsfreileitungen 

sind Belange des vorbeugenden Gesundheitsschutzes der Bevöl-

kerung, der Siedlungsentwicklung und des Städtebaus sowie des 

Natur- und Landschaftsschutzes zu berücksichtigen.

In der Begründung werden diese Grundsätze wie folgt erweitert: 

Beim Bau neuer Hochspannungsleitungen sind solchen Leitungs-

vorhaben der Vorrang einzuräumen, die den Tourismus und die 

136  Ähnlich formuliert der LEP Schleswig-Holstein (2010): „Auszug Ziel Z 8 Maßnahmen zur 
Netzverstärkung bei Nutzung vorhandener Trassen haben Vorrang vor dem Neubau von 
Leitungen sowie der Inanspruchnahme neuer Trassen.“ 

Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen nicht beeinträchti-

gen und bei extremen Wetterereignissen Versorgungssicherheit 

bieten. 
 Quelle: LEP Schleswig-Holstein, 2010

In der Regionalplanung können und sollen die Ziele und Grundsätze 
der Landesplanung ergänzt und konkretisiert werden. 

So hebt bspw. der Regionalplan Ostthüringen u. a. für die Region 
als besonderen Aspekt den „Schutz des Waldes“ hervor:

Grundsatz zur Schonung des Waldes beim Ausbau der Netze

Das Netz der Transport- und Leitungstrassen soll zur Erhöhung 

der Versorgungssicherheit bedarfsgerecht ausgebaut werden. 

Bei künftigen Trassierungen von Stromleitungen soll auf eine 

landschaftsgerechte Führung unter Schonung von Waldflä-

Zeichnerische Festlegung der Ziele der Raumordnung – 

Leitungstrassen (Auszug)
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chen hingewirkt werden. Sie sollen vorrangig mit bestehenden 

linearen Infrastrukturelementen bzw. als Mehrfachleitungen 

gebündelt werden. 
 Quelle: Regionalpan Ostthüringen, 2011

Die Trassen werden in einem entsprechenden Plansatz schematisch 
dargestellt. Im Planfeststellungsverfahren (bzw. Plangenehmigungs-
verfahren) erfolgt die konkrete Trassenausweisung.

Begründung

Bei anstehenden Entscheidungen über Neubau- oder Ersatzmaß-
nahmen von Hochspannungsleitungen in sensiblen Landschafts-
bereichen wird aus Gründen des Schutzes des Landschaftsbildes 
und des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden vorrangig die 
unterirdische Verlegung als Erdkabel in Betracht zu ziehen sein. Da-
bei ist jeweils zu prüfen, ob die dadurch hervorgerufenen Beein-
trächtigungen nicht größer sind als der Nutzen und die Maßnahme 
unter technischen, wirtschaftlichen, ökologischen und rechtlichen 
Gesichtspunkten gerechtfertigt erscheint. Dies ist im Rahmen von 
raumordnerischen Prüfverfahren zu klären. 

Der Regionalplan Ostthüringen begründet seine Vorgaben zum 
Trassenausbau in diesem Sinne wie folgt:

Begründung der Vorgaben beim Trassenausbau

Der weitere bedarfsgerechte Ausbau der leitungsgebundenen 

Trassen ist grundsätzlich sinnvoll. Jedoch ist neben den be-

triebswirtschaftlichen Aspekten insbesondere die Minimierung 

der Eingriffe in das Landschaftsbild, den Naturschutz sowie in 

andere schützenswerte Gebiete zu berücksichtigen. Das gilt 

auch für die Inanspruchnahme von Wald, hierbei insbesondere 

von Waldflächen mit herausragender Bedeutung für Umwelt-

funktionen. Die Planungsregion Ostthüringen ist geprägt durch 

eine hohe Siedlungsdichte und eine wertvolle Kulturlandschaft. 

Es sollte deshalb immer geprüft werden, neue Leitungen auf 

bestehenden Trassen zu bündeln bzw. eine Parallelführung zu 

linearen Infrastrukturelementen vorzunehmen, um nicht an die 

Grenzen der Raumverträglichkeit zu stoßen. Für landschaftlich 

sensible Räume, dicht besiedelte Gebiete und zum vorsorgen-

den Schutz vor Naturgefahren als Folge des Klimawandels sollen 

die Möglichkeiten der Verkabelung genutzt werden. Der weitere 

bedarfsgerechte Ausbau der leitungsgebundenen Trassen ist auch 

auf die sich verändernden Belange eines zunehmend dezentral aus-

gerichteten Energieversorgungssystems mit einem sich erhöhenden 

Anteil aus den diversen erneuerbaren Energien auszurichten.
 Quelle: Regionalplan Ostthüringen, 2011

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER KOMMUNALPLANUNG 

Außer der nachrichtlichen Übernahme von Stromleitungen der 
Hoch- und Höchstspannung in entsprechende Planwerke (Flächen-
nutzungspläne, Bebauungspläne) bestehen auf der kommunalen 
Ebene keine weiteren Gestaltungsmöglichkeiten.

Weiterführende Literatur

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) (2010): Netzstudie II – Integration 
erneuerbarer Energien in die deutsche Stromversorgung im Zeitraum 2015 – 
2020 mit Ausblick 2025 
Online verfügbar unter:
www.dena.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Erneuerbare/
Dokumente/Endbericht_dena-Netzstudie_II.PDF

Deutsche Umwelthilfe (DUH) (Hrsg.) Forum Netzintegration – erneuerbare 
Energien (2010): Handlungsempfehlungen an die Politik Plan N. 2. Aufl. 
Radolfzell 
Online verfügbar unter:
www.forum-netzintegration.de/uploads/media/Plan_N_dt.pdf)

Umweltbundesamt (UBA) (2010): Energieziel 2050 – 100% Strom aus erneu-
erbaren Energien, Dessau-Roßlau Dessau-Roßlau 
Online verfügbar unter:
www.uba.de/uba-info-medien/3997.html
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4.3.7 
Speicher

Durch die flexible Energiebereitstellung bzw. Netzentlastung können 
Speicher wesentliche Reglerfunktionen im Energieversorgungsnetz 
wahrnehmen. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien (Wind, 
Photovoltaik) werden immer häufiger Erzeugungssituationen mit 
Stromüberschuss auftreten; die hohen (oft auch kurzfristigen) 
Schwankungen bei der Stromerzeugung aus Wind und PV müssen 
ausgeglichen werden. Dies erfordert verstärkt Energiespeicher zum 
Schwankungsausgleich zu nutzen, so dass auch zur Erhöhung der 
Versorgungssicherheit Stromerzeugung und -verbrauch entkoppelt 
werden können. 

Eine ausgereifte Technologie ist die Pumpspeichertechnik. Bei die-
ser Technik wird in Zeiten mit Stromüberschuss Wasser aus einem 
Unterbecken in ein höher gelegenes Oberbecken gepumpt. Zur 
Stromerzeugung fließt das Wasser vom Ober- ins Unterbecken zu-
rück und liefert dabei über eine Turbine den Antrieb für den Gene-
rator. Die Anfahrtszeit der Pumpspeicherwerke zur Stromerzeugung 
ist kurz; sie sind damit schnell einsatzbereit. Da Pumpspeicherwerke 
entsprechende Höhenunterschiede für einen wirtschaftlichen Be-
trieb benötigen, finden sie sich v. a. in den Mittelgebirgen sowie 
der Alpenregion. Aufgrund der hier schon vorhandenen Speicher-
werke, wird das weitere Zubaupotenzial als begrenzt angesehen 
(dena, 2010)137. Die für Pumpspeicherwerke erforderlichen großen 

137  Das Umweltbundesamt (2010) nimmt in seiner Studie „Energieziel 2050 – 100% Strom 
aus erneuerbaren Energien“ an, dass im Sinne einer konservativen technisch-ökologischen 
Potenzialschätzung bis 2050 für Deutschland von einer installierten Turbinenleistung von 
8,6 GW auszugehen ist. Dieser Wert ergibt sich aus der derzeit installierten Leistung von 6,6 
GW, dem bis 2020 geplanten Pumpspeicherneubau von 1,64 GW und einer Kapazitätserhö-
hung durch Repowering von 0,33 GW.

   

baulichen Anlagen sind ggf. mit erheblichen Eingriffen in Natur 
und Landschaft sowie mit Landschaftsbildbeeinträchtigungen ver-
bunden138. Aufgrund der Dimensionen von Pumpspeicherwerken 
und den komplexen Auswirkungen setzt deren Neubau i. d. R. ein 
Raumordnungsverfahren voraus. 

Druckluftspeicherkraftwerke139 beladen in Zeiten mit Stromüber-
fluss über elektrisch angetriebene Kompressoren einen Speicher. 
Hierzu eignen sich besonders Kavernen in großen Salzstöcken. Bei 
Strombedarf treibt die Druckluft zusammen mit Erdgas über eine 
Turbine den Generator an. 1978 wurde in Huntorf (Niedersachsen) 
das bisher einzige CAES-Kraftwerk in Deutschland errichtet (bine 

projekt-info, 2007). Diese Anlage besitzt einen verhältnismäßig ge-
ringen Wirkungsgrad. Zukünftige, so genannte adiabatische Druck-
luftspeicherwerke (AA-CAES) speichern nicht nur die Druckluft, 
sondern auch die beim Verdichten der Luft entstehende Wärme. 
Sie kommen ohne Erdgas aus und sollen Wirkungsgrade bis 70% 
erzielen. Eine derartige Anlage ist als großtechnische Demonstra-
tionsanlage in Sachsen-Anhalt geplant. Durch die unterirdische 
Speicherung sind die oberirdischen Eingriffe verhältnismäßig gering, 
allerdings wird sich bei einer breiten Anwendung dieser Technologie  
die Nutzungskonkurrenz im Untergrund erhöhen, da sich Salzka-
vernen auch zur Speicherung von Gas und CO2 eignen. Überdies 
müssen beim Ausspülen von Kavernen große Mengen Sole entsorgt 
werden.

138  Bei der unterirdischen Errichtung von Anlagen/-teilen zur Wasserspeicherung in Kavernen, 
dem Bau von Verbindungsstollen o. ä. können die oberirdischen Eingriffe reduziert werden. 

139  Sie werden auch als CAES-Kraftwerke bezeichnet (compressed air energy storage). 
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Weitere Speichermöglichkeiten können bspw. Wasserstoffspeicher 
oder Lithium-Ionen-Großbatterien darstellen140. Auch am Einsatz 
der Pumpspeichertechnik in stillgelegten Bergwerken wird konzep-
tionell gearbeitet. Derzeit wird eine Vielzahl von Projekten zu Ener-
giespeichertechnologien erforscht; ein wesentliches Ziel ist dabei, 
einen Durchbruch bei Wirtschaftlichkeit und Effizienz zu erreichen. 
Mit neuen Technologien werden zukünftig Transformationen der 
herkömmlichen Energieversorgungssysteme verbunden sein. Hier-
durch könnten sich auch neue planungsrelevante Aspekte ergeben. 

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER RAUMORDNUNG

Speichertechnologien sind hinsichtlich ihrer Standortsteuerung 
gegenwärtig noch kaum Gegenstand der Raumordnung oder der 
kommunalen Planung. Der Regionalverband Nordschwarzwald hat-
te im Rahmen der Teilfortschreibung Erneuerbare Energien (Entwurf 
2007) 13 Suchräume für Pumpspeicherkraftwerke vorgeschlagen141. 
Da sich bereits in der ersten Anhörung zur Teilfortschreibung Er-
neuerbare Energien herausstellte, wie konfliktträchtig allein die Pla-
nung von Suchräumen sein kann, verzichtete der Regionalverband 
auf eine verbindliche Planung (Regionalverband Nordschwarzwald, 

2009).

140  Durch die elektrolytische Umwandlung von Strom in Wasserstoff kann Strom als chemische 
Energie gespeichert aber auch transportiert werden (siehe hierzu auch UBA, 2010). Am 
25.10.2011 ist in Prenzlau (Brandenburg) das erste Wasserstoffhybridkraftwerk in Betrieb 
gegangen. Überschüssiger Windstrom wird dort in Wasserstoff umgewandelt. Dieser kann 
auch speziell ausgerüstete Kfz-Motoren antreiben. 

141  Als Grundsatz war dazu im Entwurf festgelegt: Innerhalb der in den Karten ausgewiesenen 
Suchräume insbesondere der Flussgebiete von Enz und Murg sollen Standorte für Pumpspei-
cherkraftwerke mit Ober- und Unterbecken in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen 
festgelegt werden. Die Standorte sollen auf Ihre technische, wirtschaftliche und ökologische 
Realisierbarkeit hin geprüft werden. 

Weiterführende Literatur

Umweltbundesamt (UBA) (2010): Energieziel 2050 – 
100% Strom aus erneuerbaren Energien, Dessau-Roßlau 
Online verfügbar unter:
www.uba.de/uba-infomedien/3997.html

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) (2010): 
Analyse des Ausbaus von Pumpspeicherwerken und anderen Stromspeichern 
zur Integration der erneuerbaren Energien – Zusammenfassung der 
Studienergebnisse, Berlin
Online verfügbar unter:
www.dena.de/themen/thema-esd/projekte/projekt/psw-integration-ee/

Bine projektinfo 05/07 (2007), BINE Informationsdienst: 
Druckluftspeicher-Kraftwerke 
Online verfügbar unter:
www.bine.info/hauptnavigation/publikationen/publikation/druckluftspei-
cher-kraftwerke/
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4.4 
Schutz und Entwicklung 
von Kohlenstoffsenken

Die in der Atmosphäre vorkommenden Kohlenstoffverbindungen 
Kohlendioxid (CO2) und Methan (CH4) gelten als zwei der Haupt-
verursacher des anthropogen bedingten Klimawandels. 

In unterschiedlichen Verbindungen findet sich der Kohlenstoff in al-
len Sphären der Erde und durchläuft diese in vielfältigen Umwand-
lungsprozessen. So wird er beispielsweise beim Aufbau von Biomas-
se aus der Luft fixiert, in Abbauprozessen in die Böden eingebracht 
oder wieder in die Atmosphäre freigegeben, er findet sich in Gestei-
nen und in den Ozeanen.

Das Prinzip der Kohlenstoffsenken verfolgt das Ziel, den Kohlen-
stoff aus der Atmosphäre in andere Medien zu überführen und dort 
möglichst lange zu speichern (Kohlenstoff-Sequestrierung). 

Als natürliche terrestrische Kohlenstoffsenken kommen vor allem 
Moore, sonstige Feuchtgebiete und Wald-Systeme (grundsätzlich 
auch Grünlandsysteme) in Frage, die in ihrer Vegetation und ihren 
humosen Oberböden oder Torfkörpern große Mengen an Kohlen-
stoff speichern können. Durch den Schutz, die Entwicklung sowie 
eine verträgliche Nutzung dieser Systeme kann ihr Potenzial, Koh-
lenstoff zu speichern, erhalten und auch optimiert werden. Durch 
unverträgliche Nutzungsformen, insbesondere Torfabbau, Trockenle-
gung, Grünlandumbruch, übermäßigen Biomasseentzug kann es an-
dererseits zu erheblichen Freisetzungen von Treibhausgasen kommen.

Über die genauen Quantitäten der Stoffflüsse in den einzelnen 
Ökosystemen herrschen bisher noch beträchtliche Unsicherheiten, 
die Dimensionen werden jedoch bereits deutlich; verschiedene der-
zeit laufende Forschungsaktivitäten werden hierzu voraussichtlich 
weitere Ergebnisse liefern142. 

142  So z.B. BMBF-Förderschwerpunkt „klimazwei“, Saathoff / von Haaren 2011, vTI / Poeplau 
et al 2011. 

Exkurs: Kohlenstoffspeicherpotenzial von Moor-  

und Waldsystemen: 

„In Deutschland werden jährlich durch die landwirtschaftliche 

Moornutzung mehr als 20 Millionen Tonnen CO2-äq emittiert. Die 

Emissionen liegen in der gleichen Größenordnung wie die Reduk-

tionsverpflichtungen, die deutsche Energie- und Industrieunterneh-

men […] oder Haushalte und Verkehr […] nach dem Nationalen 

Alllokationsplan im Zeitraum 2007-12 jährlich vermeiden müssen“ 

(BfN / Schäfer, A. in BfN-Skripten 274-2010).

„In den Wäldern der Bundesrepublik sind schätzungsweise 2,5 

Milliarden Tonnen Kohlenstoff gespeichert, mehr als die Hälfte da-

von im Waldboden. Das entspricht etwa der zehnfachen Menge der 

jährlichen deutschen CO2-Emission durch anthropogene Nutzung 

fossiler Brennstoffe“ (Rat für nachhaltige Entwicklung 2004).

Nach den Methodenkonventionen des Umweltbundesamtes (UBA 

2007) sind zur Bewertung von Klimafolgeschäden 70 Euro pro Ton-

ne CO2 anzunehmen; dies macht abschätzbar, welche – auch volks-

wirtschaftliche – Bedeutung sich in der Ökosystemdienstleistung 

von Mooren und Wäldern allein als Kohlenstoffspeicher verbirgt. 

Diese Monetarisierung kann eine Orientierung bieten in Entschei-

dungsprozessen bei der Abschätzung von Kosten und Nutzen koh-

lenstofffreisetzender und kohlenstofferhaltender Nutzungen der 

betreffenden Ökosysteme. ■

Bereits die Sachstandsberichte des IPCC beschäftigen sich mit der 
Bedeutung natürlicher Kohlenstoffsenken als Teil einer globalen Mi-
tigation-Strategie. Im Rahmen des Kyoto-Protokolls können Wälder 
und Moore bei der CO2-Bilanz der Staaten berücksichtigt werden143 
(vgl. Waldinventurstudie des vTI 2008, Nationaler Inventarbericht 
des UBA 2011). 

Zur technischen Sequestrierung von Kohlenstoff wird derzeit an 
der sogenannten „carbon capture and storage-“ (CCS-) Technolo-
gie geforscht. Diese ist im Vergleich zur Nutzung natürlicher Öko-
systemdienstleistungen jedoch energetisch und technisch relativ 
aufwändig und noch mit erheblichen technischen und rechtlichen 
Unsicherheiten und Risiken verbunden (vgl. SRU 2011, s. auch Ka-

pitel 3.2.4 zum Stand des Entwurfs eines CCS-Gesetzes) und wird im 
Folgenden nicht weiter betrachtet.

143  Das Kyoto Protokoll geht allerdings grundsätzlich von brutto Emissionen ohne Senken aus. 
Zahlen des THG-Inventars lassen sich nicht direkt für die Erfüllung des Protokolls anwenden 
und können nur begrenzt Eingang in regionale Bilanzierungen finden (Ausnahmen s. Artikel 
3.3, 3.4 des Protokolls). 



135

PLANUNGSVORGABEN

Ziel einer klimafreundlichen Planung muss im Bezug auf Kohlen-
stoffsenken sein, diese vor Zerstörung und Funktionsverlust durch 
unverträgliche Nutzungen zu schützen und in ihrer Funktion zu 
optimieren. Orientierung und Zielvorgaben für den Schutz und die 
Förderung von natürlichen Kohlenstoffsenken geben neben dem 
ROG und den entsprechenden Landesplanungsgesetzen (auch 
wenn in den Gesetzen dieser Aspekt des Klimaschutzes in vielen 
Fällen nicht unmittelbar im Vordergrund steht):

•	 Einschlägige Fachgesetze:   
Bundes- und Landesnaturschutzgesetze sowie Bundes- und Lan-
deswaldgesetze; hierbei insbesondere das BNatSchG mit recht-
lichen Instrumenten z.B. zum Schutz von Mooren, bestimmten 
Waldtypen und bestimmten Grünländern über das europäische 
Schutzgebietssystem Natura 2000, gesetzlich geschützte Biotope 
sowie weitere Schutzgebietskategorien;

•	 Strategien und Konzepte der Bundesregierung und  

Bundesländer: 
z.B. die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie (2002, S. 155, S. 235) 
und Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt der Bundes-
regierung (2007 S. 55 ff.) mit Schutz von Moor- und Waldsys-
temen (auch aufgrund von Kohlenstoffsenkenfunktion); Stopp 
der Entwaldung und der Übergang zur nachhaltigen Waldwirt-
schaft inklusive des Moorschutzes zum Schutz des weltweiten 
Klimas, gebündelt mit Maßnahmen für eine klimaverträgliche 
Landnutzung im Gutachten „Gesellschaftsvertrag für eine große 
Transformation“ (WBGU 2011, S. 14);

•	 Spezifische fachplanerische Konzeptionen zu den betreffenden 
Handlungsfeldern: 
Hierzu zählen insbesondere Landes-, regionale oder kommunale 
Fachkonzepte zum Natur- und Landschafts- sowie Klimaschutz 
mit konkreten, auch flächenbezogenen und quantitativen Zielen, 
Hinweisen, Vorgaben, etc. bzgl. Schutz/Entwicklung natürli-
cher Senken (z.B. das „Konzept zum Schutz und zur Nutzung 
der Moore“ und das „Waldentwicklungskonzept“ des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern oder die Handlungsempfehlungen 
zum Schutz von Kohlenstoffsenken der Vulnerabilitätsstudie des 
RPV Westsachsen). Hieraus können Übernahmen in die Regio-
nalplanung erfolgen, aus denen sich im Weiteren konkrete, auf 
die jeweiligen lokalen Bedingungen zugeschnittene Konzepte 
und Maßnahmen auch für die kommunale- (oder Kreis-) Ebene 
(insbesondere auch Landschaftspläne) entwickeln lassen;

•	 Landschaftsplanung:  
Landschaftsprogramme/Landschaftsrahmenpläne /Landschafts-
pläne können die entsprechenden Informationen bündeln 
und auch die unter Klimaschutzgesichtspunkten bedeutsamen 
Gebiete der Raumplanung zur Berücksichtigung benennen.
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GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER RAUMORDNUNG 

Festlegungen (Ziele, Grundsätze)

Mit ihrer Flächenbezogenheit sind Wald-, Moor- und sonstige 
Feuchtgebiete sowie der Freiraum allgemein elementarer Gegen-
stand der Raumplanung (vgl. UBA 2008). Ihr Schutz und ihre Ent-
wicklung und damit ihre Befähigung zur Kohlenstoffspeicherung 
können raumordnerisch durch Ziel- und Grundsatzformulierungen 
sowie Darstellungen von Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten für 
nachfolgende Planungen vorgegeben werden.

(Huckepack-) Regelungen mit Relevanz für Kohlenstoff-

senken auf der Ebene der Raumordnung 

1. Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für

•	 Naturschutz und Landschaftspflege

•	 Waldschutz, Waldmehrung

•	 Ggf. auch Sanierungsgebiete mit Schwerpunkt Wald-  

 oder Moorentwicklung 

2. Formulierung von Zielen und Grundsätzen der  

Raumordnung schwerpunktmäßig zu

•	 Erhalt von Wald, Waldvermehrung, standortgerechter,  

 naturnaher Waldnutzung und Waldbewirtschaftung,

•	 Moorschutz, Moorrevitalisierung, nachhaltige Nutzung/ 

 Bewirtschaftung von Moorflächen, Ausschluss/Begrenzung  

 von Torfabbau, Grünlandumbruchverbot insbesondere auf  

 Feucht- oder Moorstandorten

•	 Schutz von Böden (insbesondere Moor- u. Waldböden)

•	 Allgemeinem Freiraumschutz mit bestimmten Vorgaben,  

 Nutzungsausschlüssen, etc.

•	 Lenkung der Schwerpunkte von Kompensationsmaßnahmen,  

 Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen auf Wald-, Feuchtgebiets  

 bzw. Moorentwicklung

•	 Vorgabe zur Ergreifung weiterer planerischer Maßnahmen  

 an die nachfolgenden Planungsebenen (Ausweisung weiterer  

 Gebiete mit Qualitäts- oder Quantitätsvorgaben, Erstellung  

 von Konzepten)

•	 Ergänzung/Präzisierung von Vorgaben zur standortverträg-

 lichen Land- u. Forstwirtschaft
 Quelle: BKR Aachen

Besonders gut lassen sich diese Schutz-, Entwicklungs- und Nut-
zungsregelungen in der Schutzkategorie der Biosphärenreservate 
(gemäß § 25 BNatSchG) bündeln, die beispielhaft der Entwicklung 
und Erprobung im ursprünglichen Sinne nachhaltiger Landnut-
zungsformen dienen sollen (s. auch Heiland 2008). Ihre Ausweisung 
erfolgt nach jeweiligem Landesrecht.

Hinweise auf konkrete Gebiete mit hohem Wert oder hohem Po-
tenzial als Kohlenstoffsenken liefern die Landschaftsprogramme 
und Landschaftsrahmenpläne sowie bestimmte Fachkonzepte z.B. 
zur Wald- oder Moorentwicklung.

Die Landesplanung kann selber Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
Naturschutz und Landschaftspflege, Waldschutz, etc. darstellen und 
darüber hinaus durch Ziele- und/oder Grundsätze Kriterien für die 
Festlegung weiterer Gebiete für die Regionalplanung vorgeben. Diese 
können im Hinblick auf Kohlenstoffsenken auch bestimmte Waldge-
biete, Feuchtgebiete bzw. Moorflächen beinhalten ebenso wie Vor-
gaben zur standortverträglichen Bewirtschaftung. Hierbei kann ent-
weder ein direkter Bezug zum Klimaschutz hergestellt werden oder 
die Ziele- und Grundsätze zielen originär auf andere Handlungsfelder 
wobei der Klimaschutz einen günstigen Nebeneffekt darstellt. 

Beispiele Landesplanung

Direkten Klimaschutzbezug nimmt der LEP Mecklenburg-Vorpom-

mern (2005), der auf der Grundlage eines landesweiten Moorent-
wicklungskonzeptes naturnahe Moore als Vorrangebiete sowie 
schwach entwässerte Moore, Moore mit vorrangigem Regenerati-
onsbedarf und tiefgründige Flusstal- und Beckenmoore als Vorbe-

haltsgebiete festlegt. Weiterhin gibt er der Regionalplanung auf, 
auf der Grundlage des Landeswaldentwicklungsprogramms soge-
nannte Waldmehrungsgebiete festzulegen. 

Auch der LEP Sachsen (2003) gibt das Ziel der Waldmehrung an 
die Regionalplanung weiter und formuliert als konkrete Zielvor-
gabe, den Waldanteil auf 30% der Landesfläche zu erhöhen und 
hierzu Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Waldmehrung sowie 

Waldschutz auf der Grundlage bestimmter Kriterien (u. a. auch Kli-
maschutzfunktion genannt) auszuweisen und daneben die Waldsa-
nierung weiter voranzutreiben. 

Ziele und Grundsätze (auch älterer) LEP zur Waldmehrung können 
in nachfolgenden Planungen für Klimaschutzziele herangezogen 
werden und schaffen letztlich auch ohne entsprechende konkret 
benannte Absichten positive Effekte bezüglich Schutz und Entwick-
lung von Kohlenstoffsenken.

In der Regionalplanung sind die Vorgaben der Landesplanung zu 
berücksichtigen. Diese werden räumlich und sachlich ausgeformt,  
z. B. mit genaueren oder weitergehenden Darstellungen sowie kon-
kreteren oder auch weitergehenden Zielen und Grundsätzen für die 
nachfolgende Planungsebene.

Über die in den Regionalplänen dargestellten Vorrang- und Vor-
behaltsgebiete hinaus können hier Vorgaben für die nachfolgende 
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Flächennutzungsplanung oder die Landschaftsplanung zu weiterge-
henden Flächensicherungen erfolgen, auch unter Berücksichtigung 
von Moor- und Waldflächen, bzw. bestimmten Grünländern – z.B. 
in Form von Kriterienkatalogen, Quantitätsvorgaben oder Verpflich-
tungen zu Entwicklungs-/Sanierungskonzepten. Für das Manage-
ment dieser Flächen können Vorgaben zu Bewirtschaftungsweisen 
(allgemein: humusmehrend, nicht humuszehrend), bzw. zum Unter-
lassen von Bewirtschaftung gegeben werden144.

Beispiele Regionalplanung

Der Regionalplan Westsachsen (2008) z.B. sichert sein Waldmeh-
rungsziel u. a. durch die Ausweisung von Vorranggebieten Wald-

mehrung. Er geht damit über die im LEP Sachsen dargestellten 
Waldmehrungsgebiete hinaus. Aufforstungen in Vorrang- und Vor-
behaltsgebieten Waldmehrung sind naturnah, standort- und funkti-
onsgerecht vorzunehmen. Weiterhin besteht für ausgewiesene Vor-

ranggebiete Natur und Landschaft die Zielvorgabe, darin liegende 
Waldflächen standortgerecht und naturnah zu bewirtschaften; für 
bestimmte Bereiche gelten Grünlandumbruchverbote. Der Schwer-
punkt der Waldmehrung liegt hier in Bergbaufolgelandschaften (Sa-
nierungsgebiete); raumbedeutsame Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen werden (unter Berücksichtigung funktioneller Bezüge) in 
die Vorranggebiete Waldmehrung oder Sanierungsbereiche gelenkt. 
Weitergehende Vorschläge zu Schutz und Entwicklung von Koh-
lenstoffsenken zur konkreten Übernahme in die Regionalplanung 
wurden im Rahmen eines Klima MORO-Projektes erarbeitet (s. RPV 
Westsachsen / TU Dresden 2011, Kapitel 9, Karten 8.1-8.3). So böte 
sich z.B. die in der Regionalplanung Sachsens mögliche Ausweisung 
von „Bereichen der Landschaft mit besonderen Nutzungsanfor-

derungen“ für einen expliziten Schutz von Kohlenstoffsenken mit 
Festlegungen zu Art und Umfang der Nutzung an.

Auch die derzeit in Fortschreibung befindlichen oder jüngst fortge-
schriebenen Regionalpläne in Mecklenburg-Vorpommern nehmen 
klimarelevante Vorgaben des LEP Mecklenburg-Vorpommern zum 
Moorschutz auf und konkretisieren diese z. T. weiter. Das RREP 

Westmecklenburg (Entwurf 2010) verankert den Klimaschutz und 
den Moorschutz sowie die Waldmehrung bereits explizit in seinen 
Leitlinien.

Leitlinie Waldmehrung, Waldumbau

Die negativen Auswirkungen des Klimawandels sollen verrin-

gert werden. Dazu soll auf […] eine Erhöhung des Waldanteils, 

den klimaangepassten Waldumbau sowie den Erhalt der Moore 

hingewirkt werden. 
 Quelle: RREP Westmecklenburg (Entwurf 2010)

144  Vertiefend zu geeigneten Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung s. Saathoff / von 
Haaren 2011, vTI / Poeplau et al 2011, SRU 2011a, UBA 2008, BfN / von Haaren et al. 
2010, SRU 2008, MLUV Mecklenburg-Vorpommern 2009.

Das RREP Vorpommern (2010) berücksichtigt den Moorschutz zum 
einen bei der Abgrenzung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten, 
zum andern durch weitergehende Grundsätze zu einzelnen Schutz-
gütern/Handlungsfeldern (sowohl Arten- und Biotopschutz, Boden- 
und Klimaschutz als auch Landschaftsschutz). 

Grundsatz zum Klimaschutz

Zur Reduktion der Emissionen von klimawirksamen Gasen 

und zu ihrer Bindung aus der Atmosphäre sind die nachhaltige 

Bewirtschaftung von Niedermooren und Neuaufforstungen 

geeigneter Flächen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 

Belange anzustreben.
 Quelle: RREP Vorpommern (2010)

Darüber hinaus werden auf regionaler Ebene Kompensations- und 

Entwicklungsgebiete ausgewiesen, in denen Moore und Feucht-
grünländer zu Schwerpunktbereichen gehören. Weiterhin ist vor-
gesehen, unter Abstimmung mit den entsprechenden Gemeinden 
Sanierungskonzepte für tiefgründige Moore zu erarbeiten und um-
zusetzen. 

Bezüglich des hochgradig klimaschädlichen Torfabbaus stellen 
RREP in Mecklenburg-Vorpommern zwar z. T. bereits genehmigte 
Torfabbaugebiete als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete Rohstoffsi-
cherung dar, Neuaufschlüsse außerhalb dieser Bereiche werden in 
der Regel ausgeschlossen.

Begründungen

Allgemein trägt die Sicherung von natürlichen Kohlenstoffspeichern 
zur Bewahrung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts bei und 
entspricht damit den Grundsätzen der Raumordnung. 

Aufgrund der vielfältigen positiven Effekte von Moor-, Feuchtge-
biets-, Wald- und (grundsätzlich) Freiraumschutz auf den gesamten 
Naturhaushalt lassen sich Ziele und Grundsätze zum Schutz und zur 
Entwicklung entsprechender Flächen ebenso begründen. Der glo-
bale Klimaschutz durch Kohlenstoffsenkenfunktion kann hierbei ein 
wichtiger Aspekt der Begründung sein. 

Dies gilt sowohl für die Landesplanung wie auch für die Regional-
planung – so begründet z.B. auch das RREP Vorpommern (2010) 
seine Vorgaben zum Moorschutz u. a. explizit mit der „klimatisch 

wirksamen Stoffspeicherung von Mooren“. 

Begründung Waldmehrung und Klimaschutz

Naturnaher Wald trägt wesentlich mit zur Erhaltung des 

ökologischen Gleichgewichts der Natur und zur Sicherung der 

natürlichen Lebensgrundlagen bei. Wald erfüllt neben der Nutz-
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funktion insbesondere auch Schutz- und Erholungsfunktionen 

und hat ökologisch günstige Auswirkungen auch auf die übrige 

Landesfläche. Bedeutsam sind Waldflächen als klimatische 

Ausgleichsräume, Verbundstrukturen und Lebensraum seltener 

Pflanzen- und Tierarten sowie als Wasser- und Luftfilter.
 Quelle: LEP Mecklenburg-Vorpommern (2005)

Begründung zur Bedeutung von Wäldern und Mooren

„Die Einbeziehung von Mooren und Wäldern in die Gebietsku-

lisse des Freiraumverbundes ist insbesondere wegen ihrer positi-

ven Wirkungen auf den Landschaftswasserhaushalt (Anpassung 

an die Folgen des Klimawandels) und auf Grund ihrer Funktion 

als natürliche Kohlenstoffsenken für den Schutz des globalen 

Klimas von großer Bedeutung.“ Und „der Freiraumverbund soll 

auch in seiner Funktion […] als natürliche Senke für klimaschäd-

liche Gase – d. h. deren Bindung in Biomasse – besonders vor 

raumbedeutsamen Inanspruchnahmen geschützt werden.“
 Quelle: LEP Berlin-Brandenburg (2009)

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
DER KOMMUNALPLANUNG

Darstellungen, Festsetzungen 

Auf der kommunalen bzw. Kreis-Ebene liegen die Hauptaufgaben 
zur Sicherung natürlicher Kohlenstoffsenken in der lokalen Konkre-
tisierung von entsprechenden Flächennutzungen sowie in der Pla-
nung und Umsetzung von konkreten Maßnahmen.

Die Bestimmung von Flächennutzungen, Entwicklungszielen und 
konkreten Maßnahmen für natürliche Kohlenstoffsenken erfolgt 
auf kommunaler (bzw. Kreis-)Ebene in erster Linie in Bauleitplänen 
gemäß BauGB sowie in Landschaftsplänen und Schutzgebietsver-
ordnungen für geschützte Teile von Natur und Landschaft gemäß 
BNatSchG. 

Erfordernisse und Ziele zum Schutz und zur Entwicklung 

von Kohlenstoffsenken 

Identifizierung geeigneter Flächen und Formulierung von 

Zielsetzungen unter Berücksichtigung verschiedener Nutzungs-

ansprüche

1. Schutz von vergleichsweise intakten Ökosystemen mit be-

stehenden großen Kohlenstoffreserven: 

Insbesondere Prävention von Torfabbau, Entwässerung, Um-

bruch, intensiver landwirtschaftlicher Nutzung von Mooren, 

Feuchtgrünländern und sonstigen Feuchtgebiete; Vermeidung 

von Erhöhungen des Holzeinschlages in Wäldern

» Erhalt von Kohlenstoffreserven

2. Optimierung, Revitalisierung von degradierten Ökosyste-

men mit (noch) bestehenden großen Kohlenstoffreserven:

Wiedervernässung, Extensivierung von Grünländern, konservie-

rende Bodenbearbeitung; ggf. Neuwaldbildung auf Moor- oder 

sonstigen hydromorphen Standorten145; Verlängerung von 

Umtriebszeiten / Erhöhung des Bestandsalters in Wäldern in 

geeigneten Beständen

» Erhalt von Kohlenstoffreserven und Erhöhung der  

 Kohlenstoff-Speicherleistung

3. Wiederherstellung von Ökosystemen auf Standorten mit 

hohem Kohlenstoffsenkenpotenzial:

Rückführung von Ackerflächen zu Extensivgrünland bzw. Flä-

chenstilllegung und Wiedervernässung, Wiederbewaldung auf 

geeigneten degradierten Moor- oder sonstigen hydromorphen 

Standorten; Waldvermehrung mit standortgerechten Arten auf 

verschiedenen geeigneten Standorten

» Erhöhung der Kohlenstoffspeicherleistung
 Quellen: eigene Zusammenstellung unter Berücksichtigung von MLUV Mecklenburg-  
 Vorpommern 2009, Saathoff / von Haaren 2011, vTI / Poeplau et al 2011, SRU 2011a,   
 UBA 2008, BfN / von Haaren et al. 2010, SRU 2008

Die Identifizierung geeigneter Flächen und die konzeptionelle Zu-
sammenführung geeigneter Maßnahmen wie extensive Bewirt-
schaftung, Wiedervernässung, Umbruchverbot, Anbaurestriktionen, 
Neuwaldbildung, Einschlagsbegrenzung, Totholzerhalt, etc. können 
am Besten durch die Landschaftspläne geleistet werden (vgl. Saat-

hoff / von Haaren 2011, ARL / Klee et al. 2008, Heiland et al 2008). Der 
Landschaftsplan der VVG Rheinfelden-Schwörstadt (2010) bspw. 
geht explizit auf das Thema Kohlenstoffsenken/-speicher ein und 
identifiziert bedeutsame Ökosysteme des Planungsraumes. 

Wichtige Hinweise und Vorgaben zu bedeutenden Kohlenstoffsen-
ken können regionale und landesweite Planungen (z.B. Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete für Naturschutz, Waldmehrungsgebiete), 
Fachbeiträge des Naturschutzes (z.B. Biotopverbund) oder spezielle 
Fachkonzepte (z.B. landesweite Moor- oder Waldentwicklungs- so-
wie integrierte Klimaschutzkonzepte) liefern.

Die Festschreibung der erforderlichen Zielvorgaben und Maß-
nahmen bietet sich insbesondere im Rahmen der verschiedenen 
Schutzgebietskategorien des BNatSchG sowie auch des WHG an 
(vgl. Saathoff / von Haaren 2011, ARL / Klee et al. 2008, Heiland et al 

2008). Hier ergeben sich vielfältige Synergieeffekte; es findet auch 
bereits ein Schutz entsprechender Flächen über diese Schutzkate-

145  Nachhaltige Formen von Paludikulturen auf wiedervernässten Standortern, z.B. Erlen- oder 
Schilfanbau mit speziellen Bearbeitungsweisen werden derzeit erprobt, vgl. Studie der Ernst-
Moritz-Arnd-Universität Greifswald, Succow et al. 2005. 
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gorien statt, ohne dass bisher dort Klimaschutzaspekte im Vorder-
grund stehen oder benannt sind. Zur Optimierung sollten beste-
hende Schutzgebietsverordnungen und Landschaftspläne auf ihre 
Klimawirksamkeit überprüft und ggf. in ihren Begründungen oder 
auch in ihren Maßnahmen ergänzt werden (vgl. auch Kapitel 4.3.5).

Die Hauptoptionen der Bauleitplanung zum Schutz und zur Ent-
wicklung von natürlichen Kohlenstoffsenken sind zum einen

•	 entsprechende Flächen von Siedlungsentwicklungen freizuhalten  
durch die Darstellung von Flächen für Wald, Flächen für die 
Landwirtschaft, sonstige Freiflächen, ggf. mit überlagernden 
Darstellungen, die pauschal eine Bebauung ausschließen (gemäß 
§ 5 Abs. 2 Nr. 9a, b und § 9 Abs. 1 Nr. 10, 18 a, b)

und zum anderen 

•	 für entsprechende Flächen klimafreundliche Nutzungsweisen 
vorzugeben 
durch die überlagernde Darstellung /Festsetzung von „Maßnah-

men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft“ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 10 und § 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB oder sonstige Darstellungen von Freiflächen mit 
bestimmten Zielsetzungen, Zweckbestimmungen oder überla-
gernden Darstellungen, die ihre Bedeutung für Naturhaushalt 
und Klima hervorheben (s. z.B. FNP Augsburg 2010 und FNP 
Weilheim 2009, mit Flächenkategorien „Jungwald/Auffors-

tung: Entwicklung von standortgerechten Laubmischwäl-

dern“, „Hoch- u. /Übergangsmoor: Erhalt“, „Grünland mit 

besonderer ökologischer Funktion“, etc. s. u.)146

Insbesondere kann die Bauleitplanung im Rahmen von Eingriffs-

regelung bzw. Ökokontenregelungen die Umsetzung von Maß-
nahmen gezielt auf die entsprechenden Flächen mit hohem Pflege- 
und Entwicklungspotenzial als natürliche Kohlenstoffsenke lenken; 
dargestellt zumeist mit einer überlagernden Darstellung gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB, als „Ausgleichsflächenpool“ o. ä. (vgl. Saat-

hoff / von Haaren 2011, ARL / Klee et al. 2008, Heiland et al 2008).

 

 

 

 

146  Hierzu sind Abstimmungen u. vertragliche Regelungen erforderlich. Diskutiert wird darüber 
hinaus auch die differenzierte Darstellung landwirtschaftlicher Nutzungen, die sich nach 
aktueller Rechtsauffassung aus § 201 BauGB ergibt und mit der sich ggf. Grünlandumbrüche 
unterbinden lassen (s. a. Kapitel 4.3.5). 

Begründung 

Aufgrund der vielfältigen positiven Effekte von Moor-, Feuchtge-
biets-, Wald- und (grundsätzlich) Freiraumschutz auf den gesamten 
Naturhaushalt (s. u. Ausführungen zu Synergien) lassen sich Ziele 
und Grundsätze zum Schutz und zur Entwicklung entsprechender 
Flächen ebenso vielfältig begründen, unter anderem entsprechend 
auch durch deren Kohlenstoffsenkenfunktion. 

In der Begründung lässt sich somit sowohl ein Bezug zur Bewah-
rung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts herstellen als auch 
auf die klimarelevanten Zielsetzungen der Gesetze in den Bereichen 
Naturschutz und gesamträumliche Planung auf Bundes- und Lan-
desebene.

In den bestehenden (oft älteren) Landschaftsplänen, Schutzgebiets-
verordnungen und FNP wird in den Begründungen meist kein di-
rekter Bezug auf die Senkenfunktion der Ökosysteme genommen, 
wohingegen lokalklimatische Funktionen z.T. bereits berücksichtigt 
werden (hier besteht z.T. Überarbeitungserfordernis). 

Die Bedeutung der „natürlichen Ökosystemdienstleistung Kohlen-
stoffsenke“ wird mit zunehmenden Erkenntnissen über die Dimen-
sionen von jährlichen Verlusten, bzw. Speicherkapazitäten zuneh-
mend klarer und gewinnt entsprechend an planerischer Relevanz. 
Die Klimawirksamkeit kann somit zukünftig ein weiteres starkes Ar-
gument für bestimmte, auch funktionsübergreifende Maßnahmen 
in entsprechenden Planungen darstellen, bzw. die Ausweitung be-
treffender Flächen oder Maßnahmen erforderlich machen.
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Planungsbeispiel Flächennutzungsplan – Darstellungen mit positiven Klimaeffekten

Bei der Aufstellung des FNP der Gemeinde Weilheim (BY) fanden landschaftsplanerische Leitbilder, Ziele und Maßnahmen mit posi-
tiven Klimaeffekten eine weitgehende Berücksichtigung*. Es werden Aussagen zu bestimmten Waldnutzungsformen, differenzierten 
Waldfunktionen, zum Erhalt von Mooren, zur Feuchtgrünlandpflege, zu Schutzgebieten gemäß BNatSchG sowie zu naturschutz-
rechtlichen Ausgleichsflächen getroffen. 

Diese sind als differenzierte Flächen-Kategorien für die Land- und Forstwirtschaft (z.B. „Laubwald: Erhalt naturnaher Wald-
bestände“), Landschaftsausstattung (z.B. „Feucht-/Nasswiese: Erhalt durch extensive Bewirtschaftung“, „Hochmoor/Übergangs-
moor: Erhalt“, „Extensivgrünland: Erhalt durch extensive Pflege“), Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft sowie „von Bebauung freizuhaltende Bereiche“ dargestellt. 

In der Erläuterung werden konkrete Entwicklungsziele für die Flächen benannt, z. B. zur Totholzanreicherung in Waldbeständen, 
zur Neubegründung von Waldflächen mit standortgerechten Arten, Sanierung des Wasserhaushalts in Moorgebieten, Verzicht auf 
Torfstechen oder Abplaggen und Einstellung des Torfabbaus, Regeneration von Feuchtgrünland, Anhebung des Grundwasserspiegels 
in Feuchtwiesengebieten, Förderung extensiver Grünlandnutzung, etc. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aus der naturschutzfachli-
chen Eingriffsregelung werden unter Berücksichtigung der landschaftsplanerischen Konzeption gezielt auf bestimmte Flächen gelenkt, 
gemeindeeigene Flächen werden für ein Ökokonto zur Verfügung gestellt.

Überwiegend werden die Bewirtschaftungsvorgaben und Entwicklungsgebote über den Biotop-, Wasser- und Landschaftsschutz 
begründet, bei der Bewertung der Moore wird im Umweltbericht auch explizit die Kohlenstoffsenkenfunktion intakter Moorflächen 
benannt.

Beispiele für die Nutzungsdarstellungen (Plan- und Legendenauszug)

* In den Ländern BY und BW sehen die Planungsgesetze für den 
FNP eine integrierte Darstellung der Landschaftsplanung vor; dies 
ermöglicht hier die vglw. weitgehenden Darstellungen landschafts-
planerischer Ziele
Quelle: FNP Weilheim (2009)
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VERKNÜPFUNGEN/SYNERGIEN  
MIT ANDEREN REGELUNGEN

Der Schutz von Wäldern, Mooren, Feuchtgrünländern und sonstigen 
Feuchtgebieten kann neben der CO2-Sequestrierung weitreichende 
synergetische Effekte mit weiteren bedeutenden Ökosystemdienst-
leistungen, z.B. im Bereich des Wasser- und Bodenschutzes sowie 
des Biodiversitätsschutzes und der Anpassung an den Klimawandel 
entfalten. 

Als weitere Wohlfahrtsfunktionen im Zusammenhang mit dem Kli-
mawandel (bzgl. Anpassung) sind insbesondere die positiven lo-
kal- und regionalklimatischen Effekte großer, zusammenhängender 
Waldflächen für Ballungsräume sowie die bedeutende Retentions-
funktion von Moorflächen, Feuchtgrünländern und intakten Wald-
systemen mit Bedeutung für den Hochwasserschutz zu nennen.

Weiterhin ist ein gradueller Schutz dieser Flächen oft kombinierbar 
mit bestimmten Nutzungsformen, wenn sie extensiv und naturver-
träglich ausgeführt werden, z.B. zur Gewinnung des Rohstoffs Holz, 
Grünlandnutzung und Nahrungsmittelanbau sowie der naturver-
träglichen Gewinnung von Biomasse für die energetische Nutzung. 
Die Vereinbarkeit einer Bewirtschaftung mit den jeweiligen Schutz- 
und Entwicklungszielen ist jedoch im Einzelfall zu prüfen; unter Um-
ständen können sich hier auch gravierende Zielkonflikte z.B. mit der 
landwirtschaftlichen Nutzung und insbesondere dem Anbau von 
Biomasse ergeben. Möglichkeiten und Grenzen des Biomassean-
baus werden vertieft in Kapitel 4.3.5 erörtert. Maßgeblich ist hier 
eine klare Bestimmung des Zielschwerpunktes bei der Bewirtschaf-
tung einer Fläche.

DATENGRUNDLAGEN/METHODEN/  
BEURTEILUNGSMASSSTÄBE

Grundsätzliche Hinweise auf Flächen mit aktueller oder potenziel-
ler Bedeutung als Kohlenstoffsenke ergeben sich aus Bodenkarten 
(z.B. BK 50 o. ä.) für Moor-, Auen-, Grund- und Stauwasserböden 
sowie aus der Landnutzung (z. B. DGK, Luftbilder) insbesondere für 
Moor-, Wald- und Grünlandflächen.

Weitergehende Hinweise sowie Schutz- und Entwicklungsmaßnah-
men können die Landschaftsplanung und (soweit vorhanden) Fach-
konzepte zum Natur- und Landschaftsschutz bzw. zum Klimaschutz 
liefern (so liegen z.B. in MV ein spezielles Moorschutzkonzept und 
in der Region Westsachsen Planungshinweise zur Klimaschutzrele-
vanz von Landnutzungen, Ökosystemen und Böden vor; s. auch 
weiterführende Literatur).

Die Landes- und Regionalplanungen können diese berücksichtigen; 
auf kommunaler Ebene lassen sich daraus konkrete, auf die jewei-
ligen lokalen Bedingungen zugeschnittene Konzepte und Maßnah-
men entwickeln. Dabei sind aktuelle Forschungsergebnisse zur dif-
ferenzierten Klimawirksamkeit verschiedener Maßnahmen nützlich, 
wobei jeweils die Gesamtsenkenleistung von Boden und Vegetation 
zu beachten ist.

Ein Schwerpunkt sollte grundsätzlich auf multifunktionale Maßnah-
men gelegt werden (Synergien mit Biodiversität, Landschaftswas-
serhaushalt, Klimaanpassung, etc.), wobei es gilt, eine Priorisierung 
von besonders hochwertigen oder besonders geeigneten Flächen 
mit besonders hohem Synergie- und geringem Zielkonflikt-Poten-
zial zu erreichen. 

Weiterführende Literatur

Saathoff / von Haaren (2011): Klimarelevanz der Landnutzungen und Konse-
quenzen für den Naturschutz; in Naturschutz und Landschaftsplanung 43 (5)
BfN / von Haaren et al. (2010): Der Einfluss veränderter Landnutzungen auf 
Klimawandel und Biodiversität

RPV Westsachsen / TU Dresden (2011): Vulnerabilitätsanalyse Westsachsen, 
Kapitel 9 Handlungsempfehlungen, Karten 8.1-8.3 
Online verfügbar unter:
http://www.rpv-westsachsen.de/ (unter Projekte/MORO-Ergebnisse/ Vulne-
rabilitätsanalyse Westsachsen 

MLUV Mecklenburg-Vorpommern (2009): Konzept zum Schutz und zur Nut-
zung der Moore des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Online verfügbar unter:
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungs portal_prod/
Regierungsportal/de/lm/_Service/Publikationen/?publikid=2351

Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei Mecklen-
burg-Vorpommern (2002): Gutachterliches Waldentwicklungsprogramm 
VTI / Poeplau et al. (2011): Temporal dynamics of soil organic carbon after 
land-use change in the temperate zone – carbon response functions as a 
model approach; in Global Change Biology (2011)
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4.5 
Strategische  
Umweltprüfung

AUFGABE, FUNKTION UND POTENZIAL  
DER UMWELTPRÜFUNG

In der Europäischen Union sind bei Aufstellungs- und Änderungs-
verfahren von Plänen und Programmen Strategische Umweltprü-
fungen (SUP) durchzuführen, deren Ergebnisse in einem Umwelt-
bericht (UB) dargestellt werden. Die Vorgabe hierzu entspringt der 
europäischen SUP RL (2001/42/ EG) und wird im deutschen Recht 
hauptsächlich im UVPG, im ROG sowie im BauGB und den jeweili-
gen Landes-UVPG umgesetzt. 

Wesentlicher Inhalt der SUP ist die Ermittlung, Beschreibung und 
Bewertung von erheblichen Umweltauswirkungen, die voraussicht-
lich mit der Durchführung der Pläne oder Programme einhergehen. 
Das Verfahren zur Durchführung der SUP und die Inhalte des UB 
werden für die unterschiedlichen Planungsebenen in den jeweiligen 
Gesetzen vorgegeben147. Die zu prüfenden Umweltauswirkungen 
beziehen sich auf die in § 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzgüter 
(SG) Mensch/menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkung zwischen diesen. 
Neben der Abschätzung der Umweltauswirkungen sind insbeson-
dere ein Abgleich mit den Umweltzielen einschlägiger Gesetze und 
Pläne, ein Variantenvergleich inklusive der Betrachtung der Null-
variante, eine Beschreibung von Vermeidungs-, Minderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen sowie geplanter Monitoringmaßnahmen im 
UB zu behandeln. Ein bedeutendes Element der SUP ist die Öffent-
lichkeitsbeteiligung – und hierzu die Verfassung einer prägnanten 
nichttechnischen Zusammenfassung. In einer zusammenfassenden 

147  Für die Raumordung in § 9 und Anlage 1 ROG, für die Bauleitplanung in Anlage 1 zu § 2 
Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB, im UVPG §§ 14a ff.

Erklärung ist darüber hinaus am Ende des Verfahrens zur Aufstel-
lung des Plans/Programms darzulegen, inwieweit die Ergebnisse der 
SUP in der Planung berücksichtigt wurden. 

Welche Aufgaben können nun SUP und UB beim Klimaschutz in 
der Raum- und Siedlungsentwicklung übernehmen? Der UB sel-
ber entfaltet als Gutachten zu einem Plan oder Programm keine 
Rechtswirkung, sondern er fungiert verfahrensbegleitend als Infor-
mationsgrundlage im Planungsprozess und Beteiligungsverfahren 
und dient schließlich der Entscheidungsfindung im Rahmen der 
planerischen Abwägung. Insofern besteht die Aufgabe darin, schon 
frühzeitig die zu erwartenden erheblichen Auswirkungen von Plä-
nen und Programmen, möglichen Alternativen und Maßnahmen 
auf alle Schutzgüter (inklusive des Klimas) sowie relevante Wechsel-
wirkungen differenziert darzustellen und Wirkzusammenhänge zu 
verdeutlichen. Hierbei sind sämtliche (positive wie negative) Aus-
wirkungen zu berücksichtigen und mögliche Zielkonflikte deutlich 
zu machen (vgl. auch UBA/BMU 2010). 

Ziel ist es somit, Entscheidungsträger und Öffentlichkeit umfassend 
über Auswirkungen zu informieren, auf Risiken und Chancen auf-
merksam zu machen und für bestimmte Problemlagen und Wirk-
zusammenhänge zu sensibilisieren. Im Bezug auf diese Zielsetzung 
kann die SUP in der Frage des Klimaschutzes und des Ausbaus EE 
eine argumentative Unterstützung für eine nachhaltige Entwicklung 
bieten (vgl. hierzu z.B. HHP 2010). 

PRÜFASPEKTE ZUM GLOBALEN KLIMASCHUTZ 
IN DER UMWELTPRÜFUNG

Im Bezug auf den Klimaschutz in der Raum- und Siedlungsentwick-
lung können in der SUP schwerpunktmäßig zwei Gesichtspunkte 
von besonderer Bedeutung sein, die auch im Zuge des vorgeschal-
teten Absteckens des Untersuchungsrahmens (Scoping) zur Bestim-
mung des Prüferfordernisses und der Prüfinhalte zu beachten sind: 

1.  Betrachtung der Auswirkungen bei Umsetzung der geprüf-

ten Pläne und Programme auf das Schutzgut globales Klima

Der Begriff Klima beinhaltet grundsätzlich umfassend das Mikro-, 
Meso- und Makroklima; damit ist prinzipiell auch der globalklima-
tische Aspekt zu berücksichtigen – auch wenn dies in der Praxis 
bisher noch wenig verbreitet ist (vgl. z.B. SRU 2011, Schomerus et 
al. 2008, UBA/BMU 2010). Der Leitfaden zur SUP von UBA und 
BMU (2010) nennt im Bezug auf das SG Klima explizit das Ziel der 
Reduzierung klimaschädlicher Gase. Mit der Aufnahme der Klima-
schutzklausel in § 1 Abs. 5 BauGB ist klargestellt, dass dieser Belang 



143

in der bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen ist (s. Ka-

pitel 3.3.2). 

Inhaltlich lassen sich in der SUP zum einen qualitative Aussagen zu 
grundsätzlich positiven oder negativen möglichen Klimawirkungen 
verschiedener Aspekte eines Plans oder Programms treffen. Für be-
stimmte Pläne und Programme, bei denen dieser Aspekt von beson-
derem Interesse ist, sollten zum anderen auch, ggf. auf der Grund-
lage von Fachgutachten, quantitative Angaben zur Einsparung oder 
zu zusätzlichen Emissionen möglich sein (z.B. Pläne für konkrete 
Ausbauvorhaben für EE oder Ausbauoptionen zur Kohleverstro-
mung, s. z.B. Verheyen 2010). Solche Aussagen zur Klimafreund-
lichkeit oder Klimaschädlichkeit geplanter Vorhaben können für Ent-
scheidungsträger wie auch im Beteiligungsverfahren zur Beurteilung 
der Pläne und Programme von großem Interesse sein und so zur 
Entscheidungsfindung beitragen.

2.  Betrachtung der Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen 

der geprüften Pläne und Programme (inkl. Alternativen) auf alle 

im UVPG genannten Schutzgüter

Planerische Ziele oder Darstellungen, die dem Klimaschutz dienen 
– insbesondere dem Ausbau der EE – können bei ihrer Umsetzung 
ggf. mit erheblichen negativen Aus- und Wechselwirkungen auf die 
übrigen Schutzgüter verbunden sein und zu gravierenden Zielkon-
flikten führen; ebenso können sich auch Synergien mit dem Schutz 
und der Entwicklung bestimmter Schutzgüter ergeben (vgl. Kapitel 

4.3, z.B. Konflikt Windkraft vs. Arten- und Landschaftsschutz oder 

Biomasse vs. Biodiversitäts-, Landschafts-, Wasser- und Boden-

schutz). Auch sind Synergien und Konflikte im Bezug auf Klimaan-
passungsmaßnahmen möglich. Hier hat die SUP die Aufgabe, eine 

fundierte und differenzierte Entscheidungsgrundlage für den Abwä-
gungsprozess zu liefern.

Im Zuge des Scoping ist weiterhin zu klären, in welcher Untersu-
chungstiefe diese Gesichtspunkte zu untersuchen sind, welche Be-
wertungsmaßstäbe in der Beurteilung der Auswirkungen angelegt 
werden und welche Alternativen zu prüfen sind. Hierbei ist zu be-
achten, dass dies stets sachgerecht mit einem der jeweiligen Pla-
nungsebene angemessenen Konkretisierungs- bzw. Abstraktionsgrad 
und der entsprechenden planerischen Abwägungstiefe zu entscheiden 
ist (vgl. auch ARL / Hanusch et al. 2007). Um Mehrfachprüfungen 
zu vermeiden ist das Abschichtungsgebot sinnvoll einzusetzen, jedoch 
dürfen Konflikte nicht in die nachfolgenden Planungsebenen verlagert 
werden, wenn sie dort nicht mehr sachgerecht lösbar sind (VG Göttin-
gen Urteil vom 9.3.2006 – 2A 194/94, Schomerus et al. 2008). 

INTEGRATION DER PRÜFASPEKTE  
IN DEN UMWELTBERICHT

Innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Inhalte des UB (Anlagen 
ROG und BauGB) kann auf die beiden im Bezug auf den Klima-
schutz relevanten Prüfaspekte in verschiedenen Punkten eingegan-
gen werden. Nachfolgend werden die Möglichkeiten zur Berück-
sichtigung der Klimaaspekte für die hierzu besonders relevanten 
Prüfpunkte der SUP im Einzelnen erläutert (s. a. „Aspekte des Klima-

schutzes in Umweltprüfung und Umweltbericht“, Abb. 27). 
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Unter Punkt 1.b) der Gesetzesanlagen sind zunächst die festgeleg-

ten/geltenden Ziele des Umweltschutzes einschlägiger Gesetze 
und Pläne darzustellen und die Art, wie diese Ziele und weitere Um-
weltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden. Hierbei ist 
eine Auswahl von jeweils der Planungsebene angemessenen Zielen 
zu treffen (s. auch ARL / Hanusch et al. 2007).

Im Bezug auf die Auswirkungen einer Planung auf das SG globales 

Klima sind als gesetzliche Vorgaben z.B. allgemeine Grundsätze des 
ROG (§ 2 Abs. 2 Nr. 6) und des BauGB (§§ 1, 1a, s. Kapitel 3.3), 
Ziele des BNatSchG (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 sowie Abs. 3 Nr. 4) und des 
EEG (§ 1 Abs. 1 u. 2) zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Na-

turhaushalts und speziell zum Klimaschutz bzw. auch zur Bedeutung 
der Nutzung erneuerbarer Energien oder auch konkrete Vorgaben 
aus dem KWKG und dem EEnWärmeG (s. Kapitel 3.1) einschlägig. 
Gegebenenfalls sind zukünftig auch zusätzliche Vorgaben aus Lan-
desklimaschutzgesetzen maßgeblich. Planerische Vorgaben erge-
ben sich aus den Planwerken der jeweils höheren Planungsebenen, 
soweit sich diese zum Klimaschutz äußern. Darüber hinaus sind 
auch konkrete politische Zielvereinbarungen und Zielvorgaben 

des Klimaschutzes relevant, die sich aus den Verpflichtungen des 
Kyoto-Protokolls oder des Nationalen Aktionsplans für EE bzw. des 
Energiekonzeptes der Bundesregierung oder entsprechender Kon-
zepte oder Strategien der Länder bzw. Regionen und letztlich auch 

ABBILDUNG 27:     
ASPEKTE DES KLIMASCHUTZES IN UMWELTPRÜFUNG UND UMWELTBERICHT

Prüfaspekte globaler Klimaschutz  (gemäß § 14g Abs. 1 und § 2 Abs. 4 UVPG im Bezug auf die in § 2 Abs. 1 genannten Schutzgüter) 

1. Auswirkung der Planung auf das Schutzgut globales Klima anhand des Beitrages der Planung zu regionalisierten Klimaschutzzielen 
 (THG-Emissionen/Energieverbrauch),

2. Auswirkungen von geplanten Klimaschutzmaßnahmen (insbes. Ausbau EE) auf die sonstigen Schutzgüter 
 (Mensch/Gesundheit, Pflanzen/Tiere/Biodiversität, Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter)

Integration der Prüfaspekte in die Inhalte des UB   (gemäß Anlage 1 ROG bzw. Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB)
 1. Festgelegte Ziele des Umweltschutzes (1b)
 2. Ziele zum Klimaschutz (THG-Emission/Energieverbrauch),
 3. Schutz- und Entwicklungsziele für die übrigen SG (Gesetze, Planungsvorgaben, Strategien/Konzepte, politische Zielvorgaben) 

	 •	 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung (2b)

  1.  Auswirkungen auf das globale Klima (THG-Emission/Energieverbrauch) im Vergleich zur Nullvariante, 
  2.  Auswirkungen auf die übrigen SG im Vergleich zur Nullvariante

	 •	 In Betracht kommende anderweitigen Planungsmöglichkeiten (2d) 
  Alternative Strategien, Standorte, Techniken, Planungsvarianten und ihre Auswirkungen 1. auf das Klima sowie 2. auf die übrigen SG

	 •	 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung (2c)

  1.  Vermeidung/Verminderung THG-Emission/Energieverbrauch, 
  2.  Vermeidung/Verminderung negativer Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen auf die übrigen SG

	 •	 Hinweise auf Schwierigkeiten, Wissenslücken und Monitoring (3a, 3b)

  1.  Unsicherheit/Beobachtung Klimawirkung von Planungen (THG-Emissionen),
  2. Unsicherheit/Beobachtung Umweltverträglichkeit von Klimaschutzmaßnahmen 
   (insbes. Ausbau EE z.B. auf Biodiversität und Landschaft)

	 •	 Allgemeinverständliche Zusammenfassung (3c)

  1.  Nennung globaler Klimaaspekte,
  2.  Nennung von Zielkonflikten zwischen Klimaschutzmaßnahmen und sonstigen SG 
   (Bedeutung der Allgemeinverständlichkeit insbes. im Beteiligungsverfahren) Q
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der Städte und Gemeinden ergeben (vgl. Schomerus et al. 2008, 

UBA/BMU 2010, SRU 2011) – hierzu sind auch die Ziele regionali-
sierter Klimaschutzkonzepte zu rechnen. Das BVerwG wies in sei-
nem Urteil vom 13.03.2003 explizit darauf hin, dass auch „quanti-
tative Zielvorgaben in Gestalt vertraglich vereinbarter Richtwerte als 
Abwägungskriterien in der Planung richtungweisende Bedeutung 
erlangen“ können (BVerwG, 13.03.2003, Rs.4 C 4.02).

Im Bezug auf Zielkonflikte durch die Auswirkungen von Klima-

schutzmaßnahmen auf die Schutzgüter der SUP ist die gängige 
Palette gesetzlicher, planerischer und politischer Zielvorgaben für 
die Schutzgüter zu nennen, die ohnehin in Umweltberichten heran-
gezogen wird (festgelegte/geltende Ziele des Umweltschutzes z.B. 
aus BNatSchG, BBodSchG, WHG, BImSchG, DSchG, Landschafts-
planung, EU-Schutzgebietskulisse sowie aus der Nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie und der Nationalen Strategie zur Biologischen 
Vielfalt). 

Des Weiteren ist zu Punkt 1.b) darauf hinzuweisen, dass entspre-
chende Darstellungen, Grundsätze und Ziele, die auf der Raumord-
nungsebene formuliert werden, für die nachfolgenden Planungs-
ebenen ihrerseits festgelegte Ziele des Umweltschutzes darstellen. 
Auf sie ist in den zugehörigen SUP einzugehen; mögliche Zielkon-
flikte mit diesen sind zu benennen und in den Entscheidungen zu 
berücksichtigen. Interessant ist in diesem Zusammenhang das Urteil 
des OVG Münster vom 3.09.2009 zur Unwirksamkeitserklärung des 
Bebauungsplans für das Steinkohlenkraftwerk Datteln; unter ande-
rem wird darin ein Verstoß gegen die Anpassungspflicht an die Ziele 
des LEP NRW zur Energiewirtschaft konstatiert, die in der plane-
rischen Abwägung nicht berücksichtigt wurden (s. SRU 2011 und 

NuR 2009).

Die SUP kann somit im Bezug auf die festgelegten Ziele des Umwelt-
schutzes eine unterstützende „Wächterfunktion“ wahrnehmen, in 
dem sie die relevanten Ziele zusammenstellt, diesen die Wirkungen 
der Pläne und Programme gegenüberstellt und somit auf mögliche 
Konflikte deutlich aufmerksam macht. Für ein Planungsverfahren 
kann dies eine hilfreiche Argumentations- und Abwägungshilfe bieten.

Von zentraler Bedeutung in SUP und UB ist der Punkt 2.b) der Ge-

setzesanlagen Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-

stands bei Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung 
der Planung sowie Punkt 2.d) in Betracht kommende anderweiti-

gen Planungsmöglichkeiten und ggf. Punkt 2.c) Maßnahmen zur 

Vermeidung und Minderung.

Hier sind schwerpunktmäßig die erheblichen Umweltauswirkungen 
mit ihren jeweiligen Wechselwirkungen herauszuarbeiten und der 
Nullvariante bzw. auch sinnvollen Varianten gegenüberzustellen. 
Dabei sind sämtliche, d. h. mittelbare und unmittelbare, kumulative, 

synergetische, kurz-, mittel- und langfristige, ständige und vorüber-
gehende sowie positive und negative Auswirkungen zu berücksich-
tigen, mit denen bei der Umsetzung eines Plans oder Programms 
zu rechnen ist (vgl. UBA/BMU 2010, Schomerus et al. 2008). Die 
Untersuchungstiefe orientiert sich dabei an der entsprechenden pla-
nerischen Abwägungstiefe (s. o.). Zumindest tendenzielle Aussagen 
sollten auf allen Ebenen möglich sein, die ggf. auf nachfolgenden 
Ebenen konkretisiert werden. Insbesondere können und sollten auf 
der Ebene der Raumordnung auch kumulative Wirkungen innerhalb 
des Gesamtplans/-programms beurteilt werden (vgl. ARL / Hanusch 

et al. 2007), die erst in Summierung zur Erheblichkeit führen. Auf 
der kommunalen Ebene gilt dies ebenfalls für den UB zum Flächen-
nutzungsplan, wohingegen auf der Bebauungsplanebene sehr kon-
krete (oft auch quantitative) Aussagen zur Wirkung eines Plans/
Programms getroffen werden können.

In Bezug auf das SG globales Klima ist insbesondere die Auswir-
kung der Planung auf den Ausstoß von THG im Vergleich zur Null-
variante und anderweitigen Planungsmöglichkeiten zu betrachten. 
Dies kann z. B. planerische Aussagen zur Energie- und Wärmever-
sorgung von Siedlungsentwicklungen betreffen, zu Standortfragen, 
zur Nutzung EE, zum Verkehr oder zum Rohstoffabbau. Hierbei sind 
die THG-Emissionen bestimmter Nutzungen und mögliche Vermei-
dungs- und Minderungs- bzw. Optimierungsalternativen zu be-
rücksichtigen (ist eine Siedlungsstruktur bspw. verkehrsvermeidend 
oder verkehrsfördernd, werden Chancen regenerativer Energien 
genutzt oder bleiben diese unberücksichtigt, etc. vgl. Kapitel 4.1, 

4.2) – hierzu sind i. d. R. zumindest qualitative Aussagen möglich, 
die verbalargumentativ abgehandelt werden können. 

Bezüglich möglicher Zielkonflikte durch die Auswirkungen von 

Klimaschutzmaßnahmen auf die SG der SUP ist das gesamte Wirk-
spektrum (direkt, indirekt, kumulativ, etc., im Regelbetrieb und im 
Störfall) zu betrachten. Bei ungünstiger Standortwahl und ungüns-
tigen Betriebsmodalitäten zur Gewinnung EE können erhebliche ne-
gative, insbesondere auch kumulative Aus- und Wechselwirkungen 
auf verschiedene Schutzgüter der SUP auftreten (Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes, der Biodiversität, der Kohlenstoffspei-
cherfunktion, etc., vgl. Kapitel 4.3). Diese Auswirkungen für ver-
schiedene Varianten (ggf. auf der Grundlage von Einzelgutachten, 
z.B. Sichtbarkeitsanalysen, Artenschutzgutachten, etc) darzustellen 
sowie ggf. Maßnahmen zu deren Vermeidung oder Minderung zu 
beurteilen ist hier die Aufgabe der SUP. Ein Beispiel für die Zusam-
menstellung der (positiven und negativen) Umweltauswirkungen 
auf der Ebene der Landesplanung liefert der UB zum LEPro Berlin-
Brandenburg 2007 (s. u.). Hier werden die ermittelten Umweltaus-
wirkungen schutzgutbezogen für die einzelnen Vorgaben des LEPro 
tabellarisch dargestellt. Dies erfolgt dem Maßstab entsprechend auf 
einer vergleichsweise hohen Abstraktionsebene mit tendenziellen 
Aussagen und einem Schwerpunkt auf möglichen Minderungs- und 

STRATEGISCHE UMWELTPRÜFUNG 4.5

UMWELTPRÜFUNG
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ABBILDUNG 28: 
DARSTELLUNG SCHUTZGUTBEZOGENER UMWELTAUSWIRKUNGEN AUF LANDESEBENE

Einschätzung der Umweltauswirkungen der Festlegungen des LEPro 2007 

auf die für die Strategische Umweltprüfung relevanten Schutzgüter 

+ tendenziell positive Wirkung   /   0 keine Wertung bzw. tendenziell neutrale Wirkung   /   - tendenziell negative Wirkung

Handlungsbereiche Festlegungen (Grundsätze der Raumordnung)

§ 4 
Kulturlandschaft

(2) Durch eine nachhaltige und inte-
grierte ländliche Entwicklung soll […] 
die Nutzung regenerativer Energien 
und Nachwachsender Rohstoffe in den 
ländlichen Räumen als Teil der Kultur-
landschaft weiter entwickelt werden.

§ 5 
Siedlungsentwicklung

(1) Die Siedlungsentwicklung soll auf 
Zentrale Orte und raumordnerisch fest-
gelegte Siedlungsbereiche ausgerich-
tet werden. […] 

§ 6 
Freiraumentwicklung 

(1) Die Naturgüter […] sollen in ihrer 
Funktions- und Regenerationsfähig-
keit sowie ihrem Zusammenwirken 
gesichert und entwickelt werden. Den 
Anforderungen des Klimaschutzes soll 
Rechnung getragen werden.

Rahmensetzung 
für nachfolgende 
Planungen

Planungen zum Ausbau […] der  
Gewinnung regenerativer Energie

Raumordnungspläne und 
Bauleitplanung

Berücksichtigung auf allen 
Planungsebenen

Boden 0
Beeinträchtigungen durch 
umweltverträgliche Planung 
vermeidbar

+
Nutzungskonzentration bewirkt relativ 
geringe Flächeninanspruchnahme und 
Funktionsverluste, auf Projektebene 
können Funktionsverluste auftreten 
(Abschichtung)

+

Wasser 0
Beeinträchtigungen durch 
umweltverträgliche Planung 
vermeidbar

0
Keine Wertung
bzw. Beeinträchtigungen durch um-
weltverträgliche Planung vermeidbar

+

Klima/Luft +
Durch Förderung regenerativer 
Energien

+
Reduzierung klimarelevanter 
Emissionen durch verkehrsmindernde 
Siedlungsentwicklung

+

Biologische Vielfalt, 
Flora/Fauna

0
Beeinträchtigungen durch 
umweltverträgliche Planung 
vermeidbar bzw. kompensierbar

+
Reduzierung der Inanspruchnahme/
Belastung störempfindlicher Lebens-
räume

+

Mensch/Gesundheit/ 
Erholung

0 0
Beeinträchtigungen durch umwelt-
verträgliche Planung minimierbar

+

Landschaft/Land-
schaftsbild

- 
Beeinträchtigung durch Förderung 
regenerativer Energien […] durch um-
weltverträgliche Planung minimierbar

+
Nutzungskonzentration wirkt 
Zersiedelung entgegen

+

Kultur- und Sachgüter 0
Beeinträchtigungen durch umwelt- und 
denkmalverträgliche Planung vermeid-
bar oder Werte durch bodendenkmal-
pflegerische Maßnahmen zu sichern

0
s.o.

0

Prüfauftrag SUP 
nachfolgender Pla-
nungsebenen

Konkretisierung der Umweltauswirkungen
Wirkungsvolle Vermeidungsmaßnahmen getroffen?
Prüfung der Verträglichkeit verschiedener Alternativen

Quelle: UB zum LEPro Berlin-Brandenburg 2007 (Auszug Anhang 2) und eigene Darstellung
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Vermeidungsoptionen der nachfolgenden Planungsebenen. Diese 
Aspekte sind in den SUP der nachfolgenden Planungsebenen auf-
zugreifen und zu konkretisieren.

Die innerhalb der Wirkanalyse der SUP durchzuführende Alterna-

tivenprüfung hat für den Klimaschutz eine wichtige Funktion. Sie 
bezieht sich auf „vernünftige“ (§ 14g Abs. 1 UVPG), d. h. realisier-
bare und verhältnismäßige Alternativen unter Berücksichtigung der 
Ziele und des geographischen Anwendungsbereichs des Plans oder 
Programms (Balla 2006). 

Je höher die Planungsebene, desto weiter ist die Alternativenprü-
fung anzulegen, bzw. sind ggf. auch alternative Entwicklungskon-
zepte in den Blick zu nehmen, wenn sie grundsätzlich geeignet sind, 
die Ziele des Plans umzusetzen (vgl. Schomerus et al. 2008, Balla 
2006). Im Bezug auf den Ausbau EE in übergeordneten Planungen 
sind insbesondere auch strategische und konzeptionelle Alterna-
tiven, Dimensionierungsalternativen und Standortalternativen zu 
prüfen (Welche EE sind in bestimmten Regionen möglichst konflikt-
arm zu nutzen, in welchem Umfang und an welchen Standorten?). 
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung konzentriert sich 
die Prüfung dann auf mögliche Planungs- und Ausführungsvarianten.

Orientierung für die Bewertung verschiedener Alternativen bieten 
die o. g. Ziele des Umweltschutzes und die diesbezügliche Zielfüh-
rung geprüfter Alternativen und Varianten. So kann im UB darge-
stellt werden, welche alternativen Lösungen geprüft wurden und wie 
sich diese zu den genannten Zielsetzungen verhalten (z.B. bzgl. Kli-
maschutz, Biodiversitäts-, Landschafts-, Boden- und Wasserschutz).

Besonders hilfreich können hier regionale Energiekonzepte sein, 
wenn sie bereits die Prüfung verschiedener Optionen beinhalten und 
in ausreichendem Maße Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen.

Es wird empfohlen, sich möglichst frühzeitig mit sinnvollen Alterna-
tiven auseinandersetzen und dies im UB zu dokumentieren, auch, 
um im Sinne des Abschichtungsgebotes nachfolgende Planungs-
ebenen von unnötigen Alternativdiskussionen zu entlasten (Balla 
2006). Insbesondere bei Teilfortschreibungen von Regionalplänen 
zur Entwicklung EE können z.B. Auswahlkriterien und Alternativ-
prüfungen im UB und der Zusammenfassenden Erklärung darge-
stellt werden, so dass auf der kommunalen Ebene keine erneuten 
Mehrfachprüfungen vorgenommen werden müssen (vgl. auch 

ARL / Hanusch et al. 2007 S. 22).

Ein Beispiel für eine auch unter Klimaschutzgesichtspunkten interes-
sante SUP auf der Ebene der Regionalplanung liefert der Umwelt-
bericht zum Regionalplan Westsachsen (Institut für Landschafts-
architektur der TU Dresden 2008). Dieser trifft zu den einzelnen 
Festlegungen des Regionalplans zunächst jeweils eine allgemeine 

Einschätzung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen. Dar-
stellungen des Plans in Form von Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten werden einer vertiefenden Prüfung in Form eines übersichtli-
chen Prüfschemas unterzogen (z.B. Ausweisung Vorrang- und 
Eignungsgebiete Windenergienutzung), das den Prüfprozess der 
SUP übersichtlich und nachvollziehbar abhandelt, Vorschläge zur 
Optimierung der Planung aus Umweltsicht unterbreitet und deren 
Berücksichtigung in der planerischen Abwägung dokumentiert. In 
einem weiteren Kapitel erfolgt eine Gesamtplanbetrachtung, in der 
insbesondere Kumulationswirkungen untersucht, Minderungsmaß-
nahmen benannt sowie weitere Empfehlungen gegeben werden.

Auf der kommunalen Ebene ist zu beachten, dass das BauGB in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 weitere Belange des Umweltschutzes über den Katalog 
des UVPG hinausgehend aufführt, die bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen zu berücksichtigen und im Rahmen der SUP zu betrach-
ten sind. Darunter finden sich zwei Aspekte mit Relevanz für den 
Klimaschutz: die Vermeidung von Emissionen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e) 
und die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und 
effiziente Nutzung von Energie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7f). Unter dem As-
pekt der Vermeidung von THG können diese Punkte inhaltlich unter 
dem Schutzgut globales Klima mit abgehandelt werden. Empfeh-
lenswert ist darüber hinaus eine Auflistung dieser Prüfaspekte z.B. in 
einem zusätzlichen Kapitel „Weitere Belange des Umweltschutzes“ 
mit einem Hinweis auf die Abhandlung im Rahmen der Schutzgüter 
des UVPG oder ggf. einem Hinweis darauf, dass bestimmte Aspekte 
(wie bspw. der Einsatz EE) im betrachteten Bauleitplan keine Be-
rücksichtigung gefunden haben.

Beurteilung einer Klimaschutzmaßnahme auf  

Bauleitplanungsebene

Der UB zum Bebauungsplan „Hannover – In der Rehre Süd“ 

zur Errichtung der Nullemissionssiedlung „zero:e park“ (s. 

Kapitel 4.1) geht in einem separaten Unterkapitel „Schutzgut 

allgemeines Klima“ auf die im Bebauungsplan festgesetzten 

klimaschutzwirksamen Maßnahmen sowie auf geplante weiter-

gehende städtebauliche Verträge ein. Gleichzeitig werden die 

Auswirkungen der Planung auf die sonstigen SG der SUP aus-

führlich behandelt (mit einem besonderen Augenmerk auf die 

Themen Fauna und Naturschutz) und verschiedene Fachgutach-

ten hierzu ausgewertet (Fauna, Klimaökologie, Hydrogeologie, 

etc.).  

Zu anderweitigen Planungsmöglichkeiten wird auf Standort-

entscheidungen der regionalen und gesamtstädtischen Ebene 

verwiesen; im Zuge eines städtebaulichen Wettbewerbs wurden 

verschiedene Planungsvarianten geprüft.
 Quelle: Umweltbericht zum Bebauungsplan Hannover – In der Rehre Süd (2009)

Aufgrund der vielfältigen neuen Fragestellungen, die durch Klima-
schutzaspekte aufgeworfen werden, sollte auf diese auch in den 
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ABBILDUNG 29: 
PRÜFSCHEMA UMWELTAUSWIRKUNGEN AUF REGIONALER EBENE

Windnutzungsgebiet entlang der A 14 Mochau-Bockelwitz-Jeesewitz/Ablaß-Silberberg

Kumulation und Vorbelastung (Bestand) Kumulative Wirkungen Minderungsmaßnahmen 
im Regionalplan

Weiterführende Empfeh-
lungen

Bandartige Konzentration von 6 Vorrang- 
und Eignungsgebieten Windenergie-
nutzung mit insg. 552 ha und mehr als 
70 Windenergieanlagen (innerhalb und 
außerhalb von Vorrang- und Eignungs-
gebieten) entlang der A 14, errichtet in 
den letzten 10 Jahren 

• gravierende technogene 
Überprägung des Land-
schaftscharakters des 
gesamten Raums: Verwand-
lung eines ländlich-bäuer-
lichen Agrargebiets in eine 
durch Windenergieanlagen 
dominierte Energieland-
schaft (umgangssprachlich 
„Straße der Windmühlen“ 
genannt) 

• Kumulativ riegelhafte 
Barrierewirkungen in Bezug 
auf den Vogelzug

• durch Ausschlusskri-
terium A 15 (Überlas-
tungsschutz, Abstand 
zwischen Windkraftan-
lagenstandorten von 
mind. 5 km) keine neuen 
Vorrang- und Eignungs-
gebiete im Raum 

• Ausweisung von 5 
Vorranggebieten Wald-
mehrung mit teilweiser 
Sichtschutzfunktion

• gutachterliche Prüfung 
für Gesamtraum (Sicht-
raumanalyse, Photosimu-
lation), welche Wirkungen 
ein Repowering in Vor-
rangu. Eignungsgebieten 
auf das Landschaftsbild 
hat 

Empfehlungen aus der Umweltprüfung:
• Nichtausweisung der Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung Bernbruch und Altenhain siehe auch Kap. 2.2.8.2

Aufnahme in die Begründung des Regionalplans
• Bei der Ausformung der Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergienutzung im Döbelner Lösshügelland ist durch die 
Bauleitplanung die Möglichkeit einer Minderung von Beeinträchtigungen der Landschaftsgestalt und Verringerung der 
landschaftlichen Erlebniswirksamkeit durch Repowering und damit verbundener Reduzierung der WKA-Anlagenzahl zu prüfen 
und ggf. vorzunehmen.

• Bei der Ausformung des Vorrang- und Eignungsgebiets Windenergienutzung Knautnaundorf soll sich die Bauleitplanung 
am Bestand der errichteten Windkraftanlagen orientieren.

Ergebnis der regionalplanerischen Abwägung
Vorschlag der Regionalen Planungsstelle: Berücksichtigung. 
Die Empfehlungen sind im vorliegenden Regionalplanentwurf bereits umgesetzt.

Quelle: Umweltbericht zum Regionalplan Westsachsen 2008 (Auszug Gesamtplanbetrachtung Windnutzungsgebiete S. U65ff)
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Punkten 3.a) Hinweise auf Schwierigkeiten, Wissenslücken und 

3.b) Monitoring eingegangen werden. Insbesondere durch Wis-
senslücken begründete Prognoseunsicherheiten machen eine Über-
wachung möglicherweise auftretender erheblicher Auswirkungen 
erforderlich. Hier ist insbesondere an die Auswirkungen des Ausbaus 
EE zu denken, z.B. bei planerischen Aussagen zur Windenergienut-
zung (Auswirkungen auf spezielle Artengruppen und das Land-
schaftsbild) oder zur energetischen Biomassenutzung (Auswirkun-
gen auf Biodiversität und Erscheinungsbild der Kulturlandschaft). 

In ARL / Hanusch et al. 2007 wird darauf hingewiesen, dass gerade 
die regionale Ebene prädestiniert ist, mögliche Summierungseffekte 
im Auge zu behalten. Gleichzeitig sind jedoch auch der Abstrakti-
onsgrad auf dieser Ebene sowie die Ausgestaltungsmöglichkeiten 
nachfolgender Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beachten. 

Zwar zielt das Monitoring schwerpunktmäßig auf die Überwachung 
negativer Umweltauswirkungen ab, jedoch scheint es sinnvoll, ggf. 
auch Maßnahmen zur Überprüfung des Eintretens erwünschter kli-
matischer Positivwirkungen in Betracht zu ziehen (z.B. Effektivität 
von siedlungsstrategischen verkehrsvermeidenden Maßnahmen, 
Realisierung von Energiestandards und Nutzung EE im Siedlungs-
bereich sowie Funktionsfähigkeit von Maßnahmen zum Schutz des 
Naturhaushalts beim Ausbau EE, etc.). 

Auch wenn die Überwachung der Auswirkungen grundsätzlich 
durch die laufende Raumbeobachtung oder allgemeine Umwelt-
überwachung bzw. bauordnungsrechtliche Prüfung abgedeckt wer-
den kann, sollten die einzelnen, als erforderlich angesehenen Maß-
nahmen im Kapitel Monitoring konkret benannt werden (s. hierzu 
auch Balla 2006 S.491).

Der UB zum Regionalplan Westsachsen (2008) stellt ein Set von 
Monitoringindikatoren vor, darunter auch die Indikatoren „CO2-
Emissionen“ und „Anteil regenerativer Energien“. Zur Operationa-
lisierung der Überprüfung der Indikatoren enthält er Datenblätter 
mit der Nennung von Beurteilungskriterien, Erhebungsintervallen, 
möglichen Abhilfemaßnahmen, etc. 

Am Schluss des UB steht eine allgemeinverständliche Zusammen-

fassung gemäß Punkt 3.c). Ihre Bedeutung ist nicht zu unterschät-
zen, da sie sowohl in der Öffentlichkeitsbeteiligung wie auch bei 
den Entscheidungsträgern einen guten Überblick über die wesent-
lichen Umweltauswirkungen eines Plans oder Programms geben 
muss – sind also Klimaaspekte relevant, müssen sie dort verständlich 
und klar dargelegt werden.

In einer Zusammenfassenden Erklärung ist zum Abschluss des 
Planverfahrens darzulegen, wie Umweltbericht und Stellungnah-
men aus der Beteiligung im Aufstellungsverfahren und in der Abwä-

gung berücksichtigt wurden. Den Klimaschutz betreffend ist darauf 
einzugehen, ob und in wie weit dieser berücksichtigt wurde und wie 
im Falle von Zielkonflikten Prioritäten gesetzt wurden.

Weiterführende Literatur

UBA/BMU (Hrsg.) (2010): Leitfaden zur strategischen Umweltprüfung 
Online verfügbar unter:
http://www.bmu.de/umweltvertraeglichkeitspruefung/downloads/
doc/43950.php

ARL / Hanusch et al. (2007): Umweltprüfung in der Regionalplanung – Ar-
beitshilfe zur Umsetzung des § 7 Abs. 5 bis 10 ROG 
Online verfügbar unter:
http://shop.arl-net.de/umweltprufung-in-der-regionalplanung-arbeitshilfe-
zur-umsetzung-des-7-abs-5-bis-10-rog.html

Verheyen (2010): Die Bedeutung des Klimaschutzes bei der Genehmigung 
von Kohlekraftwerken und bei der Zulassung des Kohleabbaus; in ZUR 2010 
Heft 9, 403-411

Portal Naturschutzsstandards Erneuerbarer Energien http://www.naturschutz-
standards-erneuerbarer-energien.de

STRATEGISCHE UMWELTPRÜFUNG 4.5

UMWELTPRÜFUNG



150



Anhang

151

5



152

5.1 
Abkürzungsverzeichnis
 

A/V  . . . . . . . . . . . . Quotient aus der wärmeübertragenden 
Hüllfläche und dem beheizten Volumen 
eines Gebäudes

APA . . . . . . . . . . . . Aktionsplan Anpassung
AVV . . . . . . . . . . . . Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur  

Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen
BauGB  . . . . . . . . . . Baugesetzbuch
BauNVO . . . . . . . . . Baunutzungs-Verordnung
BBR  . . . . . . . . . . . . Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung
BBSR . . . . . . . . . . . . Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und  

Raumforschung (BBSR) im Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung (BBR)

BfN . . . . . . . . . . . . . Bundesamt für Naturschutz
BGBl . . . . . . . . . . . . Bundesgesetzblatt
BHKW  . . . . . . . . . . Blockheizkraftwerk
BImSchG . . . . . . . . . Bundesimmissionsschutz-Gesetz
BImSchV . . . . . . . . . Bundesimmissionsschutzverordnung
Biokraft-NachV . . . . Biokraftstoff-Nachhaltigkeits-Verordnung
BioKraftQuG . . . . . . Biokraftstoff-Quoten-Gesetz
BiomasseV . . . . . . . Biomasse-Verordnung
BMU . . . . . . . . . . . . Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit
BMVBS . . . . . . . . . . Bundesministerium für Verkehr, Bauwesen,  

Städtebau und Raumordnung sowie 
das Wohnungswesen

BMWi . . . . . . . . . . . Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie

BNatSchG . . . . . . . . Bundesnaturschutz-Gesetz
BP, BPlan  . . . . . . . . Bebauungsplan
BVerfG . . . . . . . . . . Bundesverfassungsgericht
BVerwG . . . . . . . . . Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE . . . . . . . . . Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
BW . . . . . . . . . . . . . Baden-Württemberg
CCS . . . . . . . . . . . . carbon capture and storage
CO2  . . . . . . . . . . . . Kohlendioxid
DAS . . . . . . . . . . . . Deutsche Anpassungsstrategie 

an den Klimawandel
DG . . . . . . . . . . . . . Dachgeschoss
DN . . . . . . . . . . . . . Dachneigung
DVBl . . . . . . . . . . . . Deutsches Verwaltungsblatt
EAG Bau  . . . . . . . . Europarechtsanpassungsgesetz Bau
EDV . . . . . . . . . . . . Elektronische Datenverarbeitung
EE . . . . . . . . . . . . . . Erneuerbare Energie
EEG  . . . . . . . . . . . . Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien   

(Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG)
EEWärmeG . . . . . . . Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien 

im Wärmebereich (Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz – EEWärmeG) 

EnEG  . . . . . . . . . . . Gesetz zur Einsparung von Energie in 
Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz – EnEG)

EnEV . . . . . . . . . . . . Verordnung über energiesparenden 
Wärmeschutz und energiesparende 
Anlagentechnik bei Gebäuden 
(Energieeinsparverordnung – EnEV) 

EnLAG . . . . . . . . . . Energieleitungsausbau-Gesetz
EnWG . . . . . . . . . . . Energiewirtschafts-Gesetz
EU  . . . . . . . . . . . . . Europäische Union
EU-WRRL . . . . . . . . Europäische Wasserrahmen-Richtlinie
EW/ha . . . . . . . . . . Einwohner je Hektar Fläche
EWärmeG . . . . . . . . Gesetz zur Nutzung erneuerbarer Wärme-

energie in Baden-Württemberg 
(Erneuerbare-Wärme-Gesetz – EWärmeG)

ExWoSt  . . . . . . . . . Forschungsprogramm Experimenteller 
Wohnungs- und Städtebau

FFH  . . . . . . . . . . . . Flora-Fauna-Habitat
FH  . . . . . . . . . . . . . Firsthöhe
FNP  . . . . . . . . . . . . Flächennutzungsplan
gfP . . . . . . . . . . . . . gute fachliche Praxis
GFZ  . . . . . . . . . . . . Geschossflächenzahl
Gg . . . . . . . . . . . . . Gigagramm
GJ . . . . . . . . . . . . . . Gigajoule
Gt . . . . . . . . . . . . . . Gigatonne
GW  . . . . . . . . . . . . Gigawatt
GWel . . . . . . . . . . . Gigawatt elektrisch
IEA . . . . . . . . . . . . . International Energy Agency
IPCC . . . . . . . . . . . . Intergovernmental Panel on Climate Change
ISEK . . . . . . . . . . . . Integriertes Stadtentwicklungskonzept
IWU . . . . . . . . . . . . Institut Wohnen und Umwelt Darmstadt
KfW . . . . . . . . . . . . Kreditanstalt für Wiederaufbau
Klima MORO . . . . . Modellvorhaben „Raumentwicklungsstrategien  

zum Klimawandel“
KomPass . . . . . . . . . Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung
KrW-/AbfG . . . . . . . Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
KUP . . . . . . . . . . . . Kurzumtriebsplantage
kV  . . . . . . . . . . . . . Kilovolt
kWh . . . . . . . . . . . . Kilowatt-Stunde. Eintausend Wattstunden
kWp . . . . . . . . . . . . Kilowatt-Peak (Spitzenleistung)
KWK . . . . . . . . . . . . Kraft-Wärme-Kopplung
KWKG . . . . . . . . . . Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung 

und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 
(Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz) 

LaPlaG . . . . . . . . . . Landesplanungsgesetz
LEP . . . . . . . . . . . . . Landesentwicklungsplan, 

Landesentwicklungsprogramm
lit. . . . . . . . . . . . . . . Littera/Buchstabe
LKRZ  . . . . . . . . . . . Zeitschrift für Landes- und Kommunalrecht   

Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland
LKV  . . . . . . . . . . . . Landes- und Kommunalverwaltung
LREP . . . . . . . . . . . . Landesraumentwicklungsplan
LROP . . . . . . . . . . . Landesraumordnungsplan, 

Landesraumordnungsprogramm
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MAP . . . . . . . . . . . . Marktanreizprogramm
MIV . . . . . . . . . . . . Motorisierter Individualverkehr
MKRO . . . . . . . . . . Ministerkonferenz für Raumordnung
MLUV  . . . . . . . . . . Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt 

und Verbraucherschutz
MW . . . . . . . . . . . . Megawatt
MWel . . . . . . . . . . . Megawatt elektrisch
MWh . . . . . . . . . . . Megawatt-Stunden, eine Millionen Wattstunden
NawaRo . . . . . . . . . Nachwachsende Rohstoffe
Nr.  . . . . . . . . . . . . . Nummer
NRW  . . . . . . . . . . . Nordrhein-Westfalen
NVK . . . . . . . . . . . . Nachbarschaftsverband Karlruhe
NVwZ . . . . . . . . . . . Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
ÖPNV . . . . . . . . . . . Öffentlicher Personennahverkehr
PBefG . . . . . . . . . . . Personenbeförderungsgesetz
PV  . . . . . . . . . . . . . Photovoltaik
REFINA . . . . . . . . . . Forschung für die Reduzierung der 

Flächeninanspruchnahme und ein 
nachhaltiges Flächenmanagement

ROG . . . . . . . . . . . . Raumordnungs-Gesetz
ROV . . . . . . . . . . . . Raumordnungs-Verfahren
RoV . . . . . . . . . . . . Raumordnungs-Verordnung
RPV . . . . . . . . . . . . Regionalplanungsverband
RREP  . . . . . . . . . . . Regionales Raumentwicklungsprogramm
SG  . . . . . . . . . . . . . Schutzgut
SPNV . . . . . . . . . . . Schienengebundener Personennahverkehr
SRU . . . . . . . . . . . . Sachverständigenrat für Umweltfragen
StMUG . . . . . . . . . . Bayerisches Staatsministerium für Umwelt 

und Gesundheit
StMWIVT . . . . . . . . Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, 

Infrastruktur, Verkehr und Technologie
StVO  . . . . . . . . . . . Straßenverkehrsordnung
SUP  . . . . . . . . . . . . Strategische Umweltprüfung
TA Lärm . . . . . . . . . Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
TH . . . . . . . . . . . . . Traufhöhe
THG . . . . . . . . . . . . Treibhausgase
ThürUVPG . . . . . . . Thüringisches Umweltverträglichkeits-

prüfungs-Gesetz
TWh . . . . . . . . . . . . Terrawatt-Stunden
UB . . . . . . . . . . . . . Umweltbericht
UBA . . . . . . . . . . . . Umweltbundesamt
UP . . . . . . . . . . . . . Umweltprüfung
UVP . . . . . . . . . . . . Umweltverträglichkeitsprüfung
UVPG . . . . . . . . . . . Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
VG . . . . . . . . . . . . . Verwaltungsgericht
VGH . . . . . . . . . . . . Verwaltungsgerichtshof
Vgl.  . . . . . . . . . . . . vergleiche
WBGU . . . . . . . . . . Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung 

für globale Umweltveränderungen
WF . . . . . . . . . . . . . Wohnfläche
WHG . . . . . . . . . . . Wasserhaushalts-Gesetz

ZfBR . . . . . . . . . . . . Zeitschrift für deutsches und internationales 
Baurecht

ZIV . . . . . . . . . . . . . Bundesverband des Schornsteinfeger-
handwerks – Zentralinnungsverband

ZNER . . . . . . . . . . . Zeitschrift für Neues Energierecht
ZUR . . . . . . . . . . . . Zeitschrift für Umweltrecht
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Bundesland Bezeichnung verabschiedet Link

Baden-Württemberg Klimaschutz 2020Plus – Baden Würt-
temberg

Februar 2011 http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/76162/

Bayern Klimaprogramm Bayern 2020 
der Bayerischen Staatsregierung

September 
2009

http://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter
?APPL=STMUG&DIR=stmug&ACTIONxSETVAL%28in
dex.htm,APGxNODENR:1325,USERxBODYURL:artdtl.
htm,AARTxNR:stmugv_klima_00025%29=X

Berlin Landesenergieprogramm Berlin 2006-
2010

Juli 2006 http://www.berlin.de/sen/umwelt/klimaschutz/landes-
energieprogramm/

Energiekonzept 2020 des Landes 
Berlin

April 2011 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/
energie/energiekonzept.pdf

Brandenburg Energiestrategie 2020 des Landes 
Brandburg;
Maßnahmenkatalog zum Klimaschutz 
und zur Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels

Mai 2006;
September 
2008

http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/
bb1.c.192405.de

Bremen Aktionsprogramm Klimaschutz 2010;
Klimaschutz- und Energieprogramm 
2020

November 2008; 
Dezember 2009

http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.
php?gsid=bremen179.c.7677.de
http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.
php?gsid=bremen179.c.8313.de

Hamburg Hamburger Klimaschutzkonzept 
2007-2012
Fortschreibung 2010/2011
(Berichterstattung über die program-
matische Weiterentwicklung, die Um-
setzung der Maßnahmen 2010 sowie 
die geplante Mittelverteilung 2011 
(dritte Fortschreibung)

2007/2010/
Januar 2011

http://klima.hamburg.de/klimaschutzkonzept/1109282/
hamburger-klimaschutzkonzept.html 

Hessen Klimaschutzkonzept Hessen 2012;
Aktionsplan Klimaschutz

März 2007;
November 2007

http://www.hmuelv.hessen.de/irj/HMULV_
Internet?cid=dd16dc7471467919427f8c8c0
e227d75

Mecklenburg-
Vorpommern

Aktionsplan Klimaschutz 
Mecklenburg-Vorpommern 2010

Januar 2011 http://www.klimaschutzaktionen-mv.de/cms2/APKS_
prod/APKS/de/start/_
Service/Publikationen/index.jsp?&publikid
=3460

Niedersachsen Positionspapier zum Klimaschutz 
in Niedersachsen

Februar 2009 http://www.umwelt.niedersachsen.de/live/live.
php?navigation_id=2163&article_id=8918&_psmand=10

5.2 
Programme der Bundesländer im 
Handlungsfeld Mitigation
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Bundesland Bezeichnung verabschiedet Link

Nordrhein-Westfalen Klimaschutzkonzept NRW;
Anpassungsstrategie des Landes 
NRW; 
Update 22.06.2011 durch die Verab-
schiedung des Klimaschutzgesetzes 
NRW angekündigt

2001
2005
2011

Rheinland-Pfalz Klimabericht Rheinland-Pfalz 2007 http://www.mulewf.rlp.de/energie-und-klimaschutz/ener-
gie-und-klimaberichte/klimabericht-rheinland-pfalz/
http://www.mwkel.rlp.de/Klimaschutz,-Energie/Energie-
und-Klimaberichte/

Saarland Saarländisches Klimaschutzkonzept 
2008-2013

Mai 2008 http://www.saarland.de/38797.htm

Sachsen Aktionsplan Klima und Energie;
Umsetzung Stand;
Hintergrundpapier zu den Zielen der 
künftigen Klimaschutz- und Energiepo-
litik des Freistaates Sachsen

Juni 2008
Juni 2010
März 2009

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/klima/18591.htm

Sachsen-Anhalt Klimaschutzprogramm 2020 des Lan-
des Sachsen-Anhalt;
Ergebnisse des Klimaschutzkonzeptes 
2008 „Potentiale für eine nachhaltige 
Klimaschutzpolitik“;
Strategie des Landes Sachsen-Anhalt 
zur Anpassung an den Klimawandel 
und dazu gehördender Aktionsplan

April 2010 http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=2059
http://www.sachsen-anhalt.de/index.
php?id=anpassungsstrategie

Schleswig-Holstein Klimaschutzprogramm 2009 der 
Landesregierung;
Klimaschutzbericht und -programm 
2009;
Aktionsplan Klimaschutz des Landes 
Schleswig-Holstein 
Klimaschutzbericht und -programm 
2004

April 2010
Juli 2009
Januar 2008
Juli 2004

http://www.schleswig-holstein.de/
UmweltLandwirtschaft/DE/ImmissionKlima/
06_Klimaschutz/PDF/Broschuere_
Klimaschutzprog_2009.html
http://www.schleswig-holstein.de/
UmweltLandwirtschaft/DE/
ImmissionKlima/06_Klimaschutz/
001_KlimaBerichteProg/ein_node.html

Thüringen Energie- und Klimastrategie Thüringen 
2015;
Gemeinsam KLIMAbewusst handeln 
Thüringer Klima- und Anpassungspro-
gramm

http://www.thueringen.de/de/tmwat/energie/
energiepolitik/
http://www.thueringen.de/de/tmlfun/themen/klima/an-
passungsprogramm/
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Bundesland Bezeichnung verabschiedet Link

 Baden Württemberg Klimaschutz 2020Plus –  
Baden Württemberg

Februar 2011 http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/76162/

Bayern Bayerns Klima im Wandel – erkennen 
und Handeln

2008 http://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter
?APPL=STMUG&DIR=stmug&ACTIONxSETVAL%28in
dex.htm,APGxNODENR:1325,USERxBODYURL:artdtl.
htm,AARTxNR:lfu_klima_00056%29=X

Klimaanpassung Bayern 2020 2008 http://www.bestellen.bayern.de/application/stmug_app
000005?SID=1783956348&ACTIONxSETVAL%28artdtl.
htm,APGxNODENR:1325,AARTxNR:lfu_klima_00050,US
ERxARTIKEL:suchergebnisse.htm%29=Z

Bayerische Klima-Anpassungsstrategie 
(BayKLAS)

2009 http://www.bestellen.bayern.de/application/stmug_app0
00005?SID=1783956348&ACTIONxSETVAL%28artdtl.ht
m,APGxNODENR:1325,AARTxNR:stmug_klima_00002,U
SERxARTIKEL:suchergebnisse.htm%29=Z

Berlin Erster Bericht zum Klimawandel in Ber-
lin – Auswirkungen und Anpassung

2009 http://www.berlin.de/sen/umwelt/klimaschutz/klimawan-
del/index.shtml

Brandenburg Landespolitischer Maßnahmenkatalog 
zum Klimaschutz und zur Anpassung 
an die Folgen des Klimawandel

2008 http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/
bb1.c.198817.de

Bremen Klimaanpassung in Planungsverfahren 
– Praxishilfe für Stadt- und Regional-
planer

2009 http://www.klimawandel-unterweser.ecolo-bremen.de/
index.php?obj=page&id=124&unid=bd656444f1d92eb30
01b178c591d0978
http://www.metropolregion-bremen-oldenburg.de/inter-
net/page.php?naviID=901000085&site=901000086&brotI
D=901000085&typ=2&rubrik=901000014

Hamburg Klimaänderung und Klimafolgen in 
Hamburg (Fachlicher Orientierungs-
rahmen)

2009 http://klima.hamburg.de/anpassungsstrategie/

Klimzug-Nord „Strategische Anpas-
sungsansätze zum Klimawandel in der 
Metropolregion Hamburg

http://klimzug-nord.de/index.php/page/2009-05-25-Pu-
blikationen

Hessen Aktionsplan Klimaschutz 2007 http://www.hmuelv.hessen.de/irj/HMULV_Internet?cid=d
d16dc7471467919427f8c8c0e227d75

Klimaschutzkonzept Hessen 2012 2007 http://www.hmuelv.hessen.de/irj/HMULV_Internet?cid=d
d16dc7471467919427f8c8c0e227d75

Ein explizites Klimaschutzanpas-
sungsprogramm ist zur Zeit in Arbeit 
vergleiche dazu auch

http://www.hmuelv.hessen.de/irj/HMULV_Internet?cid=cf
c7a830c5a70d736ce02cf68cb23dd5

und http://klimawandel.hlug.de/

5.3 
Programme der Bundesländer im 
Handlungsfeld Adaptation
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Bundesland Bezeichnung verabschiedet Link

Mecklenburg-
Vorpommern

Studie aufgrund des Landtagsbe-
schlusses vom 29.03.2007 („Klima-
schutz und Folgen des Klimawandels 
in Mecklenburg-Vorpommern“, Drs. 
5/352) 

2008 http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungspor-
tal_prod/Regierungsportal/de/wm/Themen/Energie-
land_2020/Erste_Studie_zum_Klimawandel_in_MV/index.
jsp?&publikid=1239

Niedersachsen Klimawandel als Herausforderung für 
Staat und Gesellschaft – Struktur für 
eine Anpassungsstrategie

2008 http://www.umwelt.niedersachsen.de/live/live.
php?&article_id=8625&navigation_id=2238&_ps-
mand=10

Nordrhein-Westfalen Anpassung an den Klimawandel- Eine 
Strategie für Nordrhein-Westfalen

2009 http://www.umwelt.nrw.de/klima/klimawandel/anpas-
sungspolitik/anpassungsstrategie/index.php

Natur im Wandel – Auswirkungen des 
Klimawandels auf die biologische 
Vielfalt in Nordrhein-Westfalen

2010 http://www.umwelt.nrw.de/ministerium/service_kontakt/
publikationen/index.php#klima

Handbuch Stadtklima – Maßnahmen 
und Handlungskonzepte für Städte 
und Ballungsräume zur Anpassung an 
den Klimawandel

2011 http://www.umwelt.nrw.de/ministerium/service_kontakt/
publikationen/index.php#klima

Klimawandel und Boden Auswirkun-
gen der globalen Erwärmung auf den 
Boden als Pflanzenstandort

2011 http://www.umwelt.nrw.de/klima/klimawandel/index.php

Klimawandel und Landwirtschaft Aus-
wirkungen der globalen Erwärmung auf 
die Entwicklung der Pflanzenprodukti-
on in Nordrhein-Westfalen

2011 http://www.umwelt.nrw.de/klima/klimawandel/index.php

Klimawandel und Wasserwirtschaft 
Maßnahmen und Handlungskonzepte 
in der Wasserwirtschaft zur Anpassung 
an den Klimawandel

2011 http://www.umwelt.nrw.de/klima/klimawandel/index.php

Rheinland-Pfalz Klimabericht Rheinland-Pfalz 2007 http://www.mulewf.rlp.de/energie-und-klimaschutz/ener-
gie-und-klimaberichte/klimabericht-rheinland-pfalz/
http://www.mwkel.rlp.de/Klimaschutz,-Energie/Energie-
und-Klimaberichte/

Ein Ausführliches Programm zur Kli-
maanpassung, wird zurzeit vom Kom-
petenzzentrum für Klimawandelfolgen 
ausgearbeitet. Vergleiche dazu auch

http://www.klimawandel-rlp.de/

Saarland Klima schützen – die Klimafolgen be-
wältigen Saarländisches Klimaschutz-
konzept 2008-2013

Mai 2008 http://www.saarland.de/38797.htm



158

Bundesland Bezeichnung verabschiedet Link

Sachsen Strategie zur Anpassung der Sächsi-
schen Landwirtschaft an den Klima-
wandel

2009 http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/klima/1308.htm

Klimawandel und Landwirtschaft – 
Fachliche Grundlagen für die Strategie 
zur Anpassung der sächsischen Land-
wirtschaft an den Klimawandel

2009 http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/klima/1308.htm

Klimaveränderungen in Sachsen – Aus-
wirkungen auf die Forstwirtschaft

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/klima/1307.htm

Anpassung an den Klimawandel in der 
Region Grimma – Siedlungswasser-
wirtschaft zukunftsweisend ausrichten

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/klima/1304.htm

Die Talsperrenbewirtschaftung im 
Spannungsfeld von Trockenperioden 
und Hochwasserereignissen

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/klima/1304.htm

Sachsen-Anhalt Strategie des Landes Sachsen-Anhalt 
zur Anpassung an den Klimawandel 
und dazu gehörender Aktionsplan

April 2010 http://www.sachsen-anhalt.de/index.
php?id=anpassungsstrategie

Schleswig-Holstein Klimaschutzprogramm 2009 der 
Landesregierung;

April 2010 http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirt-
schaft/DE/ImmissionKlima/06_Klimaschutz/PDF/Bro-
schuere_Klimaschutzprog_2009.html

Klimaschutzbericht und -programm 
2009;

Juli 2009 http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirt-
schaft/DE/ImmissionKlima/06_Klimaschutz/001_Klim-
aBerichteProg/ein_node.html

Aktionsplan Klimaschutz des Landes 
Schleswig-Holstein

Januar 2008 http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirt-
schaft/DE/ImmissionKlima/06_Klimaschutz/001_Klim-
aBerichteProg/ein_node.html

Klimaschutzbericht und -programm 
2004

Juli 2004 http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirt-
schaft/DE/ImmissionKlima/06_Klimaschutz/001_Klim-
aBerichteProg/ein_node.html

Thüringen Energie- und Klimastrategie Thüringen 
2015;

http://www.thueringen.de/de/tmwat/energie/
energiepolitik/

Gemeinsam KLIMAbewusst handeln 
Thüringer Klima- und Anpassungspro-
gramm

http://www.thueringen.de/de/tmlfun/themen/klima/an-
passungsprogramm/
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Kapitel 4.1
Wärmeversorgung

Aktionsplan Anpassung der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klima-
wandel. Vom Bundeskabinett am 31. August 2011 beschlossen
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Landkreis Ravensburg, Landkreis Sigmaringen) auf der Grundlage veröf-
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Klimaschutz in der räumlichen Planung 

Die künftige Ausgestaltung der Raum- und Siedlungsstruktur spielt eine wichtige Rolle für die 
Begrenzung des Energieverbrauchs und klimarelevanter Emissionen. Allerdings hat die zunehmend 
komplexe und unübersichtliche Rechtslage dazu geführt, dass die Umsetzung der neu geschaffenen 
rechtlichen Regelungen zum Klimaschutz in der Praxis teils unsicher, teils offensiv gehandhabt wird.

Vor diesem Hintergrund zeigt diese Praxishilfe die fachlich-methodischen sowie die rechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten für den Klimaschutz in Raumordnungs- und Bauleitplänen auf: 
- energieeffiziente und Verkehrsaufwand vermindernde Raum- und Siedlungsstrukturen,
- Standort- und Trassenvorsorge für eine klimaverträgliche Versorgung mit erneuerbaren Energien,
- Schutz und die Entwicklung von Kohlenstoffsenken, 
- strategische Umweltprüfung zur Entscheidungsfindung im Rahmen der planerischen Abwägung.
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 Presse Pressemitteilungen Treibhausgasemissionen sinken 2020 um 8,7 Prozent

Positiver Trend der Vorjahre setzt sich fort / 40,8 Prozent
Rückgang seit 1990
In Deutschland wurden im Jahr 2020 rund 739 Millionen Tonnen Treibhausgase
freigesetzt – das sind rund 70 Millionen Tonnen oder 8,7 Prozent weniger als 2019. Das
geht aus den Emissionsdaten des Umweltbundesamtes (UBA) hervor, die erstmals nach
den Vorgaben des Bundesklimaschutzgesetzes vorgelegt wurden. Die Minderung im
Jahr 2020 ist der größte jährliche Rückgang seit dem Jahr der deutschen Einheit 1990.
Damit setzt sich der deutliche Emissionsrückgang der beiden Vorjahre auch im Jahr
2020 fort. Im Vergleich zu 1990 sanken die Emissionen in Deutschland um 40,8
Prozent. Fortschritte gab es dabei in allen Bereichen, besonders in der
Energiewirtschaft. Die verfügbaren Daten zeigen aber auch, dass gut ein Drittel der
Minderungen auf die Folgen der Bekämpfung der Corona-Pandemie zurückzuführen
ist, vor allem im Verkehrs- und Energiebereich.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze: "Mit der Klimabilanz 2020 macht
Deutschland schon im dritten Jahr in Folge Fortschritte beim Klimaschutz. Natürlich
machen sich in diesem besonderen Jahr auch Pandemie-Effekte bemerkbar, besonders
im Verkehrssektor. Aber mir ist wichtig, dass sich auch strukturelle Veränderungen
zeigen beim Umbau unserer Volkswirtschaft in Richtung Klimaneutralität. Wie
Klimapolitik wirkt, sieht man vor allem im Energiesektor, wo der Kohleausstieg gut
vorankommt. Das macht Mut für andere Bereiche, in denen es noch viel zu tun gibt.
Dass Deutschland sein Klimaziel für 2020 jetzt doch geschafft hat, ist für mich kein
Grund zum Ausruhen. Das höhere EU-Klimaziel wird auch Deutschland mehr
abverlangen. Darum sollte die Bundesregierung jetzt schon das geplante Ausbautempo
für Wind- und Sonnenstrom in diesem Jahrzehnt verdoppeln. Auch im Gebäudesektor
werden rasch weitere Maßnahmen zu prüfen sein. Dafür sorgt das neue
Klimaschutzgesetz mit seinen verbindlichen Zielen für jeden einzelnen Sektor, die jetzt
zum ersten Mal Wirkung entfalten."

UBA-Präsident Dirk Messner: "Wir sehen, klimapolitische Instrumente beginnen zu
wirken, insbesondere der Ausbau erneuerbarer Energien und die CO -Bepreisung.
Doch ohne die Corona-Lockdowns mit den Einschränkungen bei Produktion und
Mobilität hätte Deutschland sein Klimaziel für 2020 verfehlt. Das bedeutet, dass die
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Treibhausgasemissionen sinken 2020 um 8,7 Prozent
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Die Treibhausgas-Emissionen in Deutschland sinken weiter.

Das Balkendiagramm zeigt die Entwicklung der gesamten Treibhausgasemissionen nach Sektoren von 1990
bis 2020. Es ist ein Abwärtstrend zu verzeichnen: In dem 1990 bis 2020 Zeitraum sind die
Treibhausgasemissionen von 1.249 Millionen auf 739 Millionen Tonnen CO -Äquivalente gesunken.2
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Emissionen wieder steigen werden, wenn die Wirtschaft anspringt. Das gilt besonders
für den Verkehrssektor, der sich nicht auf den vergleichsweise guten Zahlen ausruhen
kann. Deshalb ist klar, dass nur ambitionierter Klimaschutz und auf beschleunigte
Dekarbonisierung orientierter Strukturwandel in den zentralen Wirtschaftssektoren
dazu führen kann, die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. So müssen
zukünftig deutlich mehr Windenergieanlagen installiert und die Zahl der
Verbrennerautos massiv reduziert werden. Das Klimaschutzgesetz schafft hierfür einen
neuen und innovativen Rahmen, weil die Bundesregierung zukünftig neue
Maßnahmen umsetzen muss, wenn die jährlichen Klimaziele verfehlt werden."

Im Jahr 2020 haben sich die Treibhausgasemissionen wie folgt auf die Sektoren verteilt:

Mit rund 38 Millionen Tonnen CO  ist der größte Emissionsrückgang im Sektor
Energiewirtschaft zu verzeichnen – das entspricht 14,5 Prozent weniger als 2019. Mit
rund 221 Millionen Tonnen CO -Äquivalenten lagen die Emissionen deutlich unter der
im Bundesklimaschutzgesetz erlaubten Jahresemissionsmenge von 280 Millionen
Tonnen. Den größten Anteil an dieser positiven Entwicklung hat der Rückgang der
Emissionen aus der Verstromung von Braunkohle (minus 23 Millionen Tonnen). Die
Emissionen aus der Steinkohle-Verstromung sanken um 13 Millionen Tonnen CO  und
das trotz der Inbetriebnahme des Kohle-Kraftwerks Datteln 4.

Zu den wichtigsten Gründen für die Fortschritte in der Energiewirtschaft zählt neben
niedrigen Weltmarktpreisen für Gas die erfolgreiche Reform des europäischen
Emissionshandels, die zu höheren CO -Preisen geführt hat. So lag der
Durchschnittspreis für eine Tonne CO2 2020 trotz Wirtschaftskrise mit etwa 25 Euro auf
dem vergleichsweise hohen Niveau des Vorjahres. In der Folge war der Betrieb von
Kohlekraftwerken 2020 häufig teurer als der von Gaskraftwerken, die weniger CO
emittieren. Auch erneuerbare Energien kamen mit einem Anteil von 45 Prozent am
Bruttostromverbrauch stärker zum Einsatz als in den Vorjahren. Ein weiterer Faktor war
der – vor allem durch die Lockdown-Maßnahmen bedingte Rückgang des
Bruttostromverbrauchs um mehr als vier Prozent. Bemerkbar machte sich 2020 auch,
dass im Herbst 2019 weitere Braunkohle-Kraftwerksblöcke in die
Sicherheitsbereitschaft überführt worden waren. Die im Zuge des
Kohleausstiegsgesetzes vorgenommenen ersten Abschaltungen von Braun- und
Steinkohlekraft-werken Ende 2020 werden sich erst in der Klimabilanz 2021 signifikant
bemerkbar machen.

Die Treibhausgasemissionen des Verkehrs liegen mit 146 Millionen Tonnen CO  um 19
Millionen Tonnen niedriger als im Vorjahr (minus 11,4 Prozent) – und damit ebenfalls
unter der im Bundesklimaschutzgesetz für 2020 festgelegten Jahresemissionsmenge
von 150 Millionen Tonnen CO . Der Hauptteil dieser Minderung ist darauf
zurückzuführen, dass während des ersten Lockdowns weniger Auto gefahren wurde,
vor allem auf den langen Strecken. Dies belegen die niedrigeren Absatzzahlen für
Kraftstoffe und Daten von Zählstellen an Autobahnen und Bundesstraßen. Ein mit
rund 2 Mllionen Tonnen kleinerer Teil der Minderung ist auf niedrigere CO -
Emissionen neuer Pkw unter anderem durch den Anstieg der Neuzulassungen von
Elektroautos zurückzuführen sowie auf mehr Biokraftstoffe aufgrund der höheren
Beimischungsquote. Die Fahrleistung der Lkw lag im Vergleich zum Vorjahr nur wenig
niedriger. Einen deutlichen Corona-Effekt gab es ebenso beim inländischen
Flugverkehr, der 2020 fast 60 Prozent weniger CO  verursachte – insgesamt rund 1
Millionen Tonnen weniger.

Im Sektor Industrie gingen die Emissionen gegenüber dem Vorjahr um knapp 9
Millionen Tonnen CO -Äquivalente zurück (minus 4,6 Prozent). Mit rund 178 Millionen
Tonnen CO -Äquivalenten lagen sie damit unter der im Bundesklimaschutzgesetz
festgeschriebenen Jahresemissionsmenge von 186 Millionen Tonnen CO -
Äquivalenten. Hier spielen Konjunktureffekte in Folge der Corona-Krise eine wichtige
Rolle, die in den Branchen allerdings unterschiedlich ausfielen. Die deutlichste
Minderung gab es in der Stahlindustrie, wo die Rohstahlerzeugung um rund 10 Prozent
zurückging. Im produzierenden Gewerbe gab es überwiegend leichte
Emissionsrückgänge. Die gute Baukonjunktur wiederum führte zu höheren
Prozessemissionen der relevanten Branchen in der mineralischen Industrie.

Im Gebäudebereich kam es 2020 zu einer Emissionsminderung von gut 3 Millionen
Tonnen CO  -Äquivalenten (minus 2,8 Prozent) auf 120 Millionen Tonnen CO -
Äquivalente. Trotz dieser Emissionsminderung überschreitet der Gebäudesektor damit
seine Jahresemissionsmenge gemäß Klimaschutzgesetz, die bei 118 Millionen Tonnen
CO -Äquivalenten liegt. Eine Ursache für diese Entwicklung ist ein geringerer
Brennstoffverbrauch im Bereich Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (minus 4
Millionen Tonnen CO -Äquivalente / minus 13,5 Prozent). Dagegen sind die
Emissionen in den Haushalten leicht angestiegen.

Im Sektor Landwirtschaft gingen die Treibhausgasemissionen um gut 1,5 Milionen
Tonnen CO -Äquivalente (minus 2,2 Prozent) auf 66 Millionen Tonnen CO -
Äquivalente zurück. Der Sektor bleibt damit unter der für 2020 im Klimaschutzgesetz
festgelegten Jahresemissionsmenge von 70 Millionen Tonnen CO -Äquivalenten.
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Gründe dafür sind ein vergleichsweise geringer Einsatz von Mineraldünger, sinkende
Rinderbestände und die erneut trockene Witterung.

Die Emissionen des Abfallsektors sanken gegenüber dem Vorjahr um rund 3,8 Prozent
auf knapp neun Millionen Tonnen CO -Äquivalente. Damit bleibt der Abfallsektor
unter der im Bundesklimaschutzgesetz festgelegten Jahresemissionsmenge von neun
Millionen Tonnen CO -Äquivalenten. Der Trend wird im Wesentlichen durch die
sinkenden Emissionen der Abfalldeponierung bestimmt.

Im Ergebnis gingen bei allen Treibhausgasen 2020 die Emissionen zurück. Beim
dominierenden Kohlendioxid beträgt der Rückgang knapp 67 Millionen Tonnen (-9,4
Prozent). Die Methangesamtemissionen gingen um gut 1 Millionen Tonnen CO -
Äquivalente (-2,1 Prozent) zurück. Die Lachgasemissionen gingen ebenfalls um gut 1
Millionen Tonnen CO -Äquivalente zurück (-3 Prozent). Die Emissionen von
fluorierten Treibhausgasen gingen 2020 aufgrund sinkender Bestands- und
Befüllungsemissionen um 1,3 Millionen Tonnen CO -Äquivalente (-9 Prozent) weiter
zurück.

Zum ersten Mal wurden die Emissionsdaten im Rahmen des neuen
Bundesklimaschutzgesetzes vorgelegt, das beginnend mit dem Jahr 2020 jährliche,
kontinuierlich sinkende Jahresemissionsmengen für die Sektoren Energiewirtschaft,
Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft und Sonstige
festlegt. Die Daten werden nun wie im Gesetz vorgesehen vom neu eingerichteten
Expertenrat für Klimafragen geprüft. Der Expertenrat legt innerhalb eines Monats eine
Bewertung der Daten vor. Danach hat das Bundesbauministerium laut Gesetz drei
Monate Zeit, ein Sofortprogramm vorzulegen, das Vorschläge für Maßnahmen enthält,
die den Gebäudesektor in den kommenden Jahren wieder auf den vorgesehenen
Zielpfad bringen.

Die Genauigkeit der Daten

Die Ergebnisse stellen die gegenwärtig bestmögliche Schätzung dar. Sie sind
insbesondere auf Grund der zu diesem Zeitpunkt nur begrenzt vorliegenden
statistischen Berechnungsgrundlagen mit entsprechenden Unsicherheiten verbunden.
Die Berechnungen leiten sich aus einem System von Modellrechnungen und
Trendfortschreibungen der im Januar 2021 veröffentlichten detaillierten Inventare der
Treibhausgasemissionen des Jahres 2019 ab.

Die vollständigen, offiziellen und detaillierten Inventardaten zu den
Treibhausgasemissionen in Deutschland für das Jahr 2020 veröffentlicht das UBA im
Januar 2022 mit der Übermittlung an die Europäische Kommission.

Für mehr Klimaschutz
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Internationale Vereinbarungen weisen den Weg
Leitbild und Maßstab für die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung
sind die Vereinbarungen der UN -Klimarahmenkonvention und ihrer
Zusatzprotokolle, das Kyoto-Protokoll und das Übereinkommen von
Paris (siehe „Klimarahmenkonvention“). Für die zweite
Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls (2012 – 2020) hat sich
die Europäische Union verpflichtet, ihre Treibhausgas -Emissionen
bis 2020 um 20 % gegenüber 1990 zu verringern. Dieses Ziel wollen
die 28 EU-Staaten gemeinsam erfüllen. Deutschland trägt zu dieser
Verpflichtung bei (siehe „Europäische Energie- und Klimaziele“). Um
den Ambitionssteigerungsmechanismus des Übereinkommens von
Paris zu erfüllen, hat die Europäische Union mit dem neuen EU-
Klimagesetz ihre klimapolitischen Zielsetzungen für 2030 (netto minus
55 % ggü. 1990) und Klimaneutralität um die Jahrhundertmitte im
Frühjahr 2021 verschärft und gesetzlich festgelegt. Im Dezember
2020 wurde vom Europäischen Rat bereits der neue (vorläufige)
„national festgelegte Beitrag“ (National Determined Contribution,
NDC) – wie jetzt gesetzlich festgelegt - an das UNFCC-Sekretariat
übermittelt. Das am 14.07.2021 vorgelegte „Fit-for-55-Paket“ ist der
Vorschlag der EU-Kommission (KOM), die bisherigen Vorgaben an die
neuen, schärferen Klimaschutz -Zielsetzungen anzupassen. Mit den
zu erwartenden Novellierungen klimarechtlich relevanter Vorgaben der
EU kann es erforderlich werden, dass das gerade novellierte Bundes-
Klimaschutzgesetz weitere Änderungen erfährt.

Nationale Treibhausgasminderungsziele
Grundsätzlich ist zwischen unverbindlichen politischen Zielen und
rechtlich verbindlichen Zielen zu unterscheiden. Im Energiekonzept
aus dem Jahr 2010 finden sich entsprechend der
Koalitionsvereinbarung unverbindliche Treibhausgasminderungsziele
von 40 % für das Jahr 2020 und 55 % für das Jahr 2030 (jeweils
gegenüber 1990).  

Bereits im Dezember 2014 hatte die Bundesregierung das
Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 verabschiedet, um mit
zusätzlichen Maßnahmen die absehbare Lücke in der Zielerreichung
zu schließen. Seit 2015 wird die Umsetzung des Aktionsprogramms
Klimaschutz 2020 und nunmehr nachfolgender
Klimaschutzprogramme in jährlichen Klimaschutzberichten überprüft.

Die Bundesregierung hat in Ergänzung zum Klimaschutzplan 2050 im
September 2019 das Klimaschutzprogramm 2030, mit
sektorspezifischen und übergreifenden Maßnahmen zur Erreichung
der Klimaschutzziele 2030, vorgelegt.

Außerdem wurde mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)
ein nationales Emissionshandelssystem (nEHS) ab 2021 eingeführt. Es
sieht einen Preis pro Tonne CO  für Brennstoffe in den nicht vom EU-
Emissionshandel abgedeckten Bereichen vor. Dies betrifft vor allem
die Sektoren Gebäude und Verkehr. Der Preis pro Tonne CO  ist in den
ersten Jahren fest und startet 2021 bei 25 Euro. Ab 2027 soll sich der
Preis am Markt bilden.

Ein Gutachten im Auftrag des Umweltbundesamtes zeigt, dass auch
die Maßnahmen und Instrumente des Klimaschutzprogramms 2030
nicht ausreichen, um das Gesamtminderungsziel 2030 von mindestens
55 % sowie die einzelnen Sektorziele des im Dezember 2019
verabschiedeten Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) zu erreichen.
Insbesondere in den Sektoren Gebäude und Verkehr müssen
ambitioniertere Maßnahmen ergriffen werden, um die Ziele zu
erreichen.

Mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) wurden verbindliche
Treibhausgasminderungsziele für die Jahre 2020 bis 2030 in den
verschiedenen Sektoren als zulässige Jahresemissionsmengen (hier
Sektorziele genannt) festgelegt. Des Weiteren wurde u.a. die
Verantwortlichkeit der jeweiligen Bundesministerien für die Einhaltung
der Sektorziele festgelegt sowie das Monitoring . Bei
Überschreitungen der zulässigen Jahresemissionsmengen eines
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Sektors ist das zuständige Bundesministerium in der Pflicht ein
Sofortprogramm vorzulegen.

Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes führte zur ersten Änderung
des Bundes-Klimaschutzgesetzes (veröffentlicht am 18.08.21). Der
verschärfte Zielpfad für die Minderung der Treibhausgasemissionen
ggü. 1990 ist dort wie folgt festgelegt: bis 2030 um mindestens 65 %,
bis 2040 um mindestens 88 %, bis 2045 Erreichung von Netto-
Treibhausgasneutralität und nach 2050 sollen negative
Treibhausgasemissionen erreicht werden. Die Sektorziele für die Jahre
2020 bis 2030 wurden entsprechend dem Gesamtminderungsziel von
65 % bis 2030 angepasst (s. Anlage 2 KSG und 3_Tab). Weiterhin
wurden jährliche Minderungsziele für die Gesamtemissionen für die
Jahre 2031 bis 2040 festgelegt (s. Anlage 3 KSG). Die Sektorziele
sollen per Rechtsverordnung in 2024 für die Jahre 2031 bis 2040 und
in 2034 für die Jahre 2041 bis 2045 festgelegt werden. Sofern ein
gemäß KSG zu erstellender Bericht der Bundesregierung an den
Deutschen Bundestag in 2028 zur CO -Bepreisung innerhalb der EU zu
dem Resultat kommt, dass auf die Sektorziele verzichtet werden kann,
könen diese ab 2031 obsolet werden. Neu sind die Sektorziele für den
Bereich Landnutzung , Landnutzungsänderung  und Forstwirtschaft
( LULUCF ) mit mindestens minus 25 Mio. t CO  bis 2030, minus 35
Mio. t CO bis 2040 und minus 40 Mio. t CO  bis 2045. Der LULUCF-
Sektor ist der einzige, der eine Senke darstellen kann und damit
zukünftig nicht vermeidbare Restemissionen insbesondere aus der
Landwirtschaft und der Industrie kompensieren kann.

Die Abbildung und die Tabelle zeigen die Emissionsentwicklung und
die Zielfestlegungen für die Sektoren des Bundes-
Klimaschutzgesetzes. Dabei sei angemerkt, dass die Daten für 2020
aus der Vorjahresschätzung stammen und dass die besonders hohen
Emissionsrückgänge gegenüber 2019 zu einem Drittel auf die Folgen
der Bekämpfung der Corona-Pandemie zurückzuführen sind.
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1. Einführung   
Diese Darstellung dient der Übersicht der möglichen Verankerungen von Klimaschutz und 

Klimaanpassung in der Bauleitplanung und soll Planungsbüros als Grundlage gereicht werden. Durch 

Umsetzung der Festsetzungsmöglichkeiten sollen in Neubaugebieten durch möglichst 

energieeffiziente Gebäude mit einem sehr hohen Anteil an erneuerbaren Energien die 

Treibhausgasemissionen möglichst vermieden und so das Klima geschont werden. Ebenso wichtig wie 

der Klimaschutz ist die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels. Extremwetterereignisse 

treten häufiger auf, wodurch beispielsweise die Gefahren für Überschwemmungen bei Starkregen 

oder einer starken körperlichen Belastung bei Hitzeperioden deutlich steigen. Mit einer 

klimaangepassten Bauleitplanung werden Vorkehrungen getroffen, die vor Schäden schützen oder zur 

Verringerung möglicher Schäden beitragen.  

Diese Darstellung bezieht sich auf die Planung von Neubaugebieten. Flächennutzungspläne sind aktuell 

nicht Gegenstand. Als Grundlage dienen diverse Leitfäden von Kommunen (z.B. Augsburg, Frankfurt, 

Landkreis Ostallgäu) und Institutionen (z.B. Difu, Umweltbundesamt).  

Die Planung und Bauausführung der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung liegen in der 

Zuständigkeit der Verbandsgemeindewerke Sprendlingen-Gensingen AöR. 

Die Darstellung wurde gemeinsamen von den Verbandsgemeindewerken AöR, Fachbereich Planen und 

Bauen und der Stabsstelle I Klima- und Umweltschutz, Bürgerbeteiligung erarbeitet. Neuerungen der 

rechtlichen Rahmenbedingungen und Rechtssprechungen werden zukünftig ergänzt.   

 

2. Grundlagen Klimaschutz und Klimaanpassung in der Bauleitplanung 
Der Klimaschutz und die Klimaanpassung sind besonders durch folgende Paragraphen des 

Baugesetzbuches in der Bauleitplanung verankert: 

§ 1 Abs. 5 BauGB 

„Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen 

und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 

miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte 

Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen 

dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu 

schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 

Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild 

baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch 

Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.“ 

 § 1 Abs. 6 BauGB 

„Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen:“ 

Nr. 7 BauGB  

„die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

insbesondere  

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 

zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt; 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 

insgesamt, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie,“ 
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Folgende Ziele werden mit der klimaschützenden und klimaangepassten Bauleitplanung 

insbesondere verfolgt: 

- Verringerung der Vulnerabilität des Neubaugebietes gegenüber klimatischen Bedingungen und 

Extremwetterereignissen und frühzeitige Anpassung an sich verändernde klimatische 

Voraussetzungen, besonders bei Niederschlags- und Hitzeereignissen 

- Vermeidung bzw. Reduktion von Treibhausgas-Emissionen 

- Erschließung von Energiesparpotentialen durch Reduzierung des Energieverbrauchs und 

Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden 

- Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien 

- Vermeidung von Handlungen, die die zukünftige Anpassung beschränken oder zum Klimawandel 

beitragen 

- Schonender und nachhaltiger Umgang mit Grund- und Trinkwasser 

Die wichtigsten Faktoren für eine klimaschützende Bauleitplanung sind: 

- Nutzung von erneuerbaren Energien und Verbot fossiler Brennstoffe 

- Hohe Energieeffizienz der Gebäude durch Festlegung von Kompaktheit, Ausrichtung und 

energetischen Standards  

Die wichtigsten Faktoren für eine klimaangepasste Bauleitplanung sind: 

- Beschränkung der Flächenversiegelung auf ein Minimum durch von Bebauung freizuhaltender 

Flächen und Verpflichtung zur Nutzung versickerungsfähiger Bodenbeläge 

- Festlegung der Versickerungsform und –Flächen und der oberirdischen Wasserführung bspw. 

durch Notwasserwege 

- Festlegung von Grünflächen und deren Nutzung (Festlegung von Bepflanzung, Dachbegrünung, 

etc.)  

- Vorgaben zu Schutzmaßnahmen in überschwemmungsgefährdeten Gebieten  

- Freihaltung von Frischluft- und Kaltluftbahnen 

Die Verhältnismäßigkeit der vorgeschriebenen Festsetzungen im Bebauungsplan muss städtebaulich 

begründet werden. Dazu können Entwicklungskonzepte, wie Klimaschutzstrategien oder 

Energiekonzepte der Gemeinden, oder städtebauliche Planungskonzepte verwendet werden. Auch der 

Masterplan 100 % Klimaschutz oder das Klimaschutzkonzept der Verbandsgemeinde können diesem 

Zweck dienen. 

 

3. Möglichkeiten der Beeinflussung von Klimaschutz und Klimaanpassung in der 

Bauleitplanung  
 

3.1 Grundsätze in der Bauleitplanung 
 

Folgende Grundsätze sollten bei der Planung immer bedacht werden: 

- Innen- vor Außenentwicklung bei der Planung von Neubaugebieten 

- Flächensparendes Bauen 

- Reduzierung der Flächenversiegelung auf ein Minimum und Gestaltung von möglichst vielen 

Grünflächen 

- Strategische Verkehrsflächenplanung, Planung zukunftsfähiger Mobilität (z.B. Ladeinfrastruktur 

für Elektromobilität, Fahrradstellplätze), Anschluss an ÖPNV, Fahrradabstellanlagen 

Gute Anbindung an bestehende Infrastruktur (Einkaufsmöglichkeiten, Schule, Kitas etc.) 

- Entwicklung von Energiekonzepten zur Energieversorgung des Neubaugebietes (z.B. Prüfung 

möglicher Wärmeverbünde) 

- Wassersensible Stadtentwicklung 
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- Niederschlagswasser: Unmittelbare Reduzierung am Entstehungsort von Abflussmenge, 

Abflussgeschwindigkeit und Abflussspitzen und Nutzung vor Ort (Regenwassernutzung, 

Versickerung, Bewässerung, etc.) 

- Multifunktionale Flächennutzung (z.B. Erholungs- und Retentionsraum) 

- Beachtung der Nachhaltigkeit (Tariftreue bei eingesetzten Baufirmen, keine Kinderarbeit, 

umweltfreundliche Herstellung und Entsorgung von Materialien) 

 

3.2 Einbeziehung der Außengebiete 
 

Bei folgenden Punkten sollten die Einwirkungen und bestehenden Strukturen der Außengebiete in 

die Planung des Neubaugebiets miteinbezogen werden: 

- Frischluft- und Kaltluftbahnen müssen in bestehende Bahnen aus umliegenden Gebieten eingefügt 

werden (Modellierungen in Planung einfließen lassen) 

- Ausweisung von Grünflächen hinsichtlich der Erhaltung und Erweiterung bestehender 

Grünstrukturen im großräumigen Gebiet (z.B. bestehende Grün- oder Biodiversitätsstrategien) 

- Beachtung möglicher Risiken hinsichtlich des Wasserabflusses aus Außengebieten in das 

Plangebiet bei Niederschlags- und Hochwasserereignissen (Modellierungen in Planung einfließen 

lassen)  Nachrichtliche Übernahme von Überschwemmungsgebieten und Vorkehrungen 

 

3.3 Betrachtung des gesamten Plangebietes  
 

Bei der Planung des Neubaugebiets sollten folgende Maßnahmen ganzheitlich im Plangebiet 

bedacht, geplant und entsprechend festgesetzt werden: 

- Freihaltung von Frischluft- und Kaltluftbahnen durch von Bebauung freizuhaltender Flächen und 

Ausweisung von Grünflächen und deren Nutzung 

- Planung, Vernetzung und Ausweisung von Grünflächen, Beachtung der naturnahen Gestaltung  

- Planung multifunktionaler Flächennutzung 

- Beachtung des Überschwemmungsschutzes, Festsetzung von Flächen zur Versickerung, Retention 

und Abfluss von Niederschlagswasser  

- Erstellung eines Energiekonzeptes zur Energieversorgung des Neubaugebietes und Verpflichtung 

zur Bindung an das Konzept 

- Verbot fossiler Brennstoffe im gesamten Neubaugebiet zur Vermeidung von Emissionen 

- Nachhaltiges Mobilitätskonzept durch die Strukturierung von Verkehrsflächen, Ladeinfrastruktur 

für Elektromobilität, attraktive Fahrrad- und Fußwege, Fahrradabstellanlagen und Anbindung an 

bestehende Infrastruktur 

 

3.4 Grundstücke und Gebäude 
 

Verpflichtungen und Festsetzungen, die direkt die Gestaltung der Grundstücke und Gebäude 

betreffen: 

- Vorgaben zur Energieversorgung 

o Verpflichtung zur Nutzung Erneuerbarer Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung zur Strom- 

und Wärmeversorgung 

o Verbot der Nutzung fossiler Brennstoffe in der Wärmeversorgung 

o Anschluss an ein Nahwärmenetz (Anschluss- und Benutzungszwang) 

- Vorgaben zur Energieeffizienz der Gebäude 

o Steuerung der Gebäudegeometrie hin zu einer möglichst hohen Kompaktheit der Gebäude 

o Vermeidung der Verschattung von Gebäuden aufgrund von Bepflanzung, Nachbargebäude 

oder der Topographie zur optimalen Nutzung aktiver und passiver Solarenergie  
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o Festsetzung der Gebäude- und Dachausrichtung und –Form zur optimalen Nutzung aktiver 

und passiver Solarenergie 

o Festsetzung von Anforderungen an die energetische Qualität des Gebäudes (z.B. maximaler 

Jahres-Primärenergiebedarf oder Heizenergiebedarf, maximaler spezifischer 

Transmissionswärmeverlust Ht´, Einhaltung von Effizienzstandards wie Passivhaus- oder 

Niedrig-Energie-Haus) 

- Begrenzung der Flächenversiegelung  

o Festlegung der Grundflächenzahl und der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 

o Festsetzung von Bebauung freizuhaltender Flächen und von Grünflächen 

o Verpflichtung zur Nutzung versickerungsfähiger Bodenbeläge 

- Festsetzungen zur Begrünung 

o Verpflichtung zur Begrünung von Dächern (z.B. auf Flachdächern, Garagen, Carports, 

Nebenanlagen), auch in Kombination als Solargründach (Dachbegrünung und Photovoltaik) 

o Festsetzung von Grünflächen und von Bepflanzungen (Anzahl an Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen, Standort und Sorten) 

o Verbot von „Stein-/Schottergärten“ bzw. Verpflichtung zur Bepflanzung von Vorgärten 

- Festsetzungen zur Regenwasserbewirtschaftung 

o Begrenzung der Flächenversiegelung 

o Festlegung von (baulichen) Maßnahmen zur Gewährleistung des Niederschlagsabflusses bzw. 

–Versickerung (Versickerungsform, Rückhaltebecken, Verbot von unbeschichteten Metallen 

bei der Dachgestaltung, etc.)  

o Verpflichtung zur Speicherung und Nutzung des Niederschlagswassers für die 

Pflanzenbewässerung, Toilettenspülung, Waschmaschine etc. 

- Vorgaben für (bauliche) Schutzmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden bei 

Überschwemmungsereignissen 
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4. Mögliche Festsetzungen in der Bauleitplanung und deren gesetzlichen Grundlagen 
* Die Verortung von Festsetzungen müssen im Einzelfall geklärt und überprüft werden 

Maßnahmen Ziele & Nutzen Verortung der 
Festsetzung* 

Festsetzungsmöglichkeit Mögliche Empfehlung Gesetzliche 
Grundlage 

Vermeidung von 
Verschattung der 
Dächer und 
Hauptfassaden 

Zur optimalen Nutzung der 
aktiven (Photovoltaik- und 
Solarthermie-Anlagen) und 
passiven Solarenergie. 

Bebauungsplan Festsetzung des Abstandes der 
Gebäude durch Stellung baulicher 
Anlagen, Bauweise, überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen 

- Simulationen nutzen (z.B. „Gosol“, CAD-
Applikationen) 

- Beachtung und Planung von 
bestehender und zu errichtender 
Bepflanzung, Nachbargebäuden und der 
Auwirkungen der Topographie 
hinsichtlich der Verschattung 

 
 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
2 BauGB 
 
§§ 16-23 
BauNVO 

Bebauungsplan Festsetzung der vom 
Bauordnungsrecht abweichenden 
Maße der Tiefe der Abstandsflächen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
2a BauGB 
 
§§ 16-23 
BauNVO 

Bebauungsplan Festsetzung der Art und Maß der 
baulichen Nutzung (GRZ, GFZ) 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB 
 
§§ 16-23 
BauNVO 

Bebauungsplan Festsetzung der Flächen für Bäume, 
Sträucher, sonstige Bepflanzungen 
sowie Bindungen für Bepflanzungen 
und für die Erhaltung von Bäumen, 
etc.  

§ 9 Abs. 1 Nr. 
25 a+b 
BauGB 
 

Bebauungsplan Festsetzung der nicht überbaubaren 
Grundstücksfläche 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
2 BauGB 

Festlegung der 
Ausrichtung der 
Hauptfassade des 
Gebäudes  

Zur optimalen Nutzung der 
passiven Solarenergie und 
zur Steigerung der 
Energieeffizienz des 
Gebäudes. 

Bebauungsplan Festsetzung der Stellung baulicher 
Anlagen 

- Ausrichtung Süden (wenn möglich keine 
Abweichung um mehr als 30° der 
Südausrichtung) (Quelle 1) 

- Verschattung durch Gebäude, 
Bepflanzung und Topographie beachten 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
2 BauGB 
 
§§ 16-23 
BauNVO 

Festlegung der 
Dachgestaltung zur 
Nutzung von aktiver 
Solarenergie 

Zur optimalen Nutzung der 
aktiven Solarenergie 
(Photovoltaik- und 
Solarthermie-Anlagen) zur 
Steigerung solarer Erträge 

Bebauungsplan Festsetzung der Dachausrichtung - Ausrichtung Süden, SO/SW 
- Differenzierung zwischen Photovoltaik 

und Solarthermie ist zu beachten 
- Für Photovoltaik: 40° Dachneigung  

(Quelle 2) 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
2 BauGB 
 
§§ 16-23 
BauNVO 
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Festsetzung der zulässigen Dachform 
und Dachneigung 

- Für Solarthermie: bis 60° Dachneigung 
(Quelle 2) 

- Flach-, Tonnen-, Sattel-, Pultdach 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
23b 
 
§ 88 LBauO 

Festsetzung der 
Kompaktheit von 
Gebäuden 

Steigerung der 
Energieeffizienz des 
Gebäudes durch Optimierung 
des Heizwärmebedarfs bei 
steigender Gebäude-
Kompaktheit 

Bebauungsplan Stellung baulicher Anlagen, 
Bauweise, überbaubare und nicht 
überbaubare Grundstücksflächen 

- Zergliederung von Gebäuden vermeiden 
- Dachaufbauten (z.B. Gauben) verbieten 

oder beschränken  
- Beachtung des A/V-Verhältnisses  
- Flach-, Tonnen-, Sattel-, Pultdach 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
2 BauGB 
 
§§ 16-23 
BauNVO 

Festsetzung der zulässigen 
Dachformen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
2 BauBG 
 
§ 9 Abs. 1 Nr. 
23b BauBG 

Erstellung von 
Energiekonzepten 
für das gesamte 
Neubaugebiet oder 
Teile davon 

- Steigerung der 
Energieeffizienz 

- Verringerung des 
Energieverbrauchs 

- Vermeidung von 
Treibhausgasemissionen 

Städtebaul. 
Vertrag 

Bindung an die Ziele des 
Energiekonzeptes 

Besonders bei Neubaugebieten mit 
vorwiegender gebundener Bauweise und 
unterschiedlicher Nutzunge sinnvoll 

§ 11 Abs. 1 
Nr. 4+5 
BauGB 
 

Errichtung von 
Nahwärmenetzen & 
Festlegung der 
Nutzung 

- Begrenzung der Schadstoffe 
auf lokaler Ebene 

- Zentrale Wärme- und ggf. 
Kälteversorgung 

- Steigerung der 
Energieeffizienz 

- Reduktion des 
Energiebedarfs 

Bebauungsplan Nachrichtliche Übernahme des 
Anschluss- und Benutzungszwangs in 
den Bebauungsplan 

- Länge und Verlauf des Leitungsnetzes 
frühzeitig beachten und einplanen (je 
kürzer das Leitungsnetz, desto 
effizienter) 

- Besonders bei Gebieten mit vorwiegend 
gebundener Bauweise sinnvoll (z.B. 
MFH, Reihenhäuser) 

 

§ 9 Abs. 6 
BauGB 

Bebauungsplan Festsetzung von Versorgungsflächen, 
einschließlich der Flächen für 
Anlagen und Einrichtungen zur 
dezentralen und zentralen 
Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder 
Speicherung von Strom, Wärme oder 
Kälte aus erneuerbaren Energien 
oder Kraft-Wärme-Kopplung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
12  

Festsetzung der Führung von 
oberirdischen oder unterirdischen 
Versorgungsanlagen und –leitungen 
(Leitungen des Nahwärmenetzes) 

§ 9 Abs. 1 
Nr.13 BauGB 
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Festsetzung der mit Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten belastenden Flächen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
21 BauGB 

bauliche und sonstige technische 
Maßnahmen bei Gebäuden oder 
bestimmten sonstigen baulichen 
Anlagen für die Erzeugung, Nutzung 
oder Speicherung von Strom, Wärme 
oder Kälte aus erneuerbaren 
Energien oder Kraft-Wärme-
Kopplung 

z.B. Vorgaben für Installation einer 
Wärmepumpe, die an Nahwärmenetz 
angeschlossen werden soll 
 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
23b) BauGB 

Städtebaul. 
Vertrag 

Anschluss- und Benutzungszwang an 
das Nahwärmenetz 

 § 11 Abs. 1 
Nr. 4 BauGB 
 
§ 26 GemO 

Städtebaul. 
Vertrag 

Regelung der Vorgaben für die Art 
der Anlagen zur Energieversorgung  

Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer 
Energien (z.B. bei Wärmenetz mit 
zentraler Geothermie und zusätzlichen 
dezentralen Wärmepumpen) 

§ 11 Abs. 1 
Nr. 4 BauGB 

Verbot fossiler 
Energieträger in der 
Wärmebereitung 

- Begrenzung der Schadstoffe 
auf lokaler Ebene 

- Ausbau Erneuerbarer 
Energien  

- Immissionsschutz durch 
Verbrennungsverbote 

- Luftreinhaltung 

Bebauungsplan Verbot bestimmter 
luftverunreinigende Stoffe 

Städtebauliche Begründung ist zwingend 
notwendig (z.B. Lage in einer 
Frischluftbahn, Nähe eines Kurzentrums, 
aber auch Energie-/ 
Klimaschutzkonzepte) 
 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
23a) BauGB 
 
§ 1 Abs. 9 
BauNVO 

Installation und 
Nutzung von 
Photovoltaik-
Anlagen, 
Stromspeichern, 
sonstigen Anlagen 
erneuerbarer 
Energien und 
Anlagen zur Kraft-
Wärme-Kopplung 

- Begrenzung der Schadstoffe 
auf lokaler Ebene 

- Ausbau Erneuerbarer 
Energien 

- Qualitätsstandards von 
Gebäuden und Anlagen  

 

Bebauungsplan bauliche und sonstige technische 
Maßnahmen bei Gebäuden oder 
bestimmten sonstigen baulichen 
Anlagen für die Erzeugung, Nutzung 
oder Speicherung von Strom, Wärme 
oder Kälte aus erneuerbaren 
Energien oder Kraft-Wärme-
Kopplung 

Vorrichtungen zur Installation von 
Erneuerbaren Energien-Anlagen, 
Optimale Dachneigung und -Ausrichtung 
für Solaranlagen 
 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
23b BauGB 

Städtebaul. 
Vertrag 
/Kaufverträge 

Festsetzung der Mindestdachfläche 
und der Gebäude, die für 
Photovoltaik genutzt werden müssen 

- Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern 
(Hauptgebäude) verpflichten in 
Verbindung mit Mindestgröße (z.B. 

§ 11 Abs. 1 
Nr. 4 BauGB 
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Städtebaul. 
Vertrag 
/Kaufverträge 

Errichtung und Nutzung von Anlagen 
und Einrichtungen zur dezentralen 
und zentralen Erzeugung, Verteilung, 
Nutzung oder Speicherung von 
Strom, Wärme oder Kälte aus 
erneuerbaren Energien und/oder 
Kraft-Wärme-Kopplung 

prozentualer Anteil der Dachfläche; 
Eigenbedarf ist zu gewissem Anteil 
durch PV zu decken) 

- Unterschreitung der Mindestgröße 
zulassen, wenn stattdessen 
Solarthermie installiert wird 

- Festlegung der Dächer, die belegt 
werden müssen (Haupt-, 
Nebengebäude, Garagen oder Carports) 

- Zusammenspiel mit Verpflichtung zur 
Dachbegrünung beachten  
Verpflichtung zu beidem gleichzeitig 
möglich (Flachdächer, Garagen, 
Carports) 

Städtebaul. 
Vertrag 
/Kaufverträge 

Festsetzung des 
Mindestdeckungsgrades des 
Wärmebedarfs durch erneuerbare 
Energien bzw. des Jahres-
Primärenergiebedarfs 

Festsetzung 
energetischer 
Qualität der 
Gebäude 

- Vermeidung von 
Treibhausgasemissionen 

- Reduktion des 
Energiebedarfs und -
Verbrauchs 

Städtebaul. 
Vertrag 
/Kaufverträge 

Zum Beispiel 
- Verpflichtung zur Errichtung der 

Gebäude nach Standards: Niedrig-
Energie-Haus, Passiv-Haus, KfW-40 
oder 40 pus-Standards etc.  

- Anforderungen an Primärenergie- 
oder Heizenergiebedarf 

- Anforderungen an  maximalen 
spezifischer 
Transmissionswärmeverlust Ht´ 

- Anforderung an 
Wärmeschutzstandards 

Beispiel: 
- Passivhaus-Standart: Heiwärmebedarf 

max. 15 kWh/(m²/a); 
Primärenergiebedarf max. 120 
kWh/m²a) (Quelle 4) 

§ 11 Abs. 1 
Nr. 5 

Sicherung von 
Frischluft- und 
Kaltluftbahnen 

- Bessere Durchlüftung des 
Gebietes 

- Nächtliche Kühlung 
- Luftreinhaltung und 

Frischluftzufuhr 

Bebauungsplan Bauweise, überbaubare und nicht 
überbaubare Grundstücksflächen, 
Stellung baulicher Anlagen  

- Beachtung des gesamten Gebietes, 
besonders bei Hanglagen 

- Einbeziehung von Modellberechnungen 
und Simulationen 

- Nutzung der von Bebauung 
freigehaltenden Flächen möglich für 
Naherholung, Renaturierung, 
Versickerung, Speicherung von 
Niederschlagswasser  Einbeziehung in 
Gesamtplanung wie bspw. durch ein 
Grünkonzept 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
2 BauGB,  
 
§§ 16- 23 
BauNVO 

Bebauungsplan Von Bebauung freizuhaltende 
Flächen und deren Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
10 BauGB 
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Beschränkung der 
Flächenversiegelung 

- Erhalt von Freiflächen im 
NBG 

- Reduktion von 
Aufheizungseffekten 

- Ermöglichung von 
Regenwasser-versickerung 
& Zwischenspeicherung 

- Entlastung des 
Abwassersystems 

- Verbesserung des 
Mikroklimas 

- Beitrag zur lokalen 
Grundwasseranreicherung 

Bebauungsplan Von Bebauung freizuhaltende 
Flächen und deren Nutzung  

- Anteil der versiegelten Flächen im 
gesamten Plangebiet: Optimal maximal 
40%  (oberstes Maximum 60 %) (Quelle 
2) 

- Mehrfachnutzung versiegelter Flächen 
(z.B. gemeinsame Auffahrten) 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
10 BauGB 

Bebauungsplan Unzulässigkeit von Stellplätzen, 
Garagen oder sonstigen 
Nebenanlagen auf nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen 

 §9 Abs. 1 
BauGB i.V.m. 
§12 Abs. 4 
BauNVO  

Bebauungsplan Festsetzungen zu Art und Maß (GRZ, 
GFZ) der baulichen Nutzung 

 § 9 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB 
 
§§ 16-23 
BauNVO 

Bebauungsplan 
 
 

Verpflichtung der Nutzung  
versickerungsfähiger Bodenbeläge, 
bzw. Festsetzung der 
Wasserdurchlässigkeit der Beläge von 
bspw. Zufahrten, Terrassen oder 
Stellplätze 

Verpflichtung der Nutzung 
versickerungsfähiger Bodenbeläge, 
besonders bei Stellplätzen und 
Garageneinfahrten  ggf. maximale 
Abflussbeiwerte vorgeben (z.B. maximal 
0,5) 
 

§ 9 Abs 1 Nr. 
20 + Nr. 14 
BauGB 
 
§ 88 LBauO 

Festlegung von 
Grünflächen und der 
Bepflanzung  

- Verbesserung des 
Mikroklimas 

- Vermeidung von Hitzeinseln 
- Ermöglichung von 

Regenwasserversickerung 
und –Speicherung 

- Entlastung des 
Abwassersystems 

- Steigerung der Biodiversität 
- Bindung von CO2 
- Reduktion des 

Wasserverbrauchs bei der 
Bewässerung, wenn 

Bebauungsplan Festlegung konkreter öffentlicher 
und privater Flächen, die als 
Grünflächen genutzt werden müssen 
(z.B. Parkanlagen) 

- Einbindung der Flächen und deren 
Nutzung in großräumiges Grünkonzept 
(Naherholung, Schutz-, Versickerungs- 
oder Ausgleichsflächen, etc.) 

- Beachtung der naturnahen Gestaltung 
von Grünflächen 

§9 Abs. 1 Nr. 
15 BauGB 

Bebauungsplan Flächen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft 

§9 Abs. 1 Nr. 
20 BauGB 

Bebauungsplan 
 
Städtebaul. 
Vertrag 
/Kaufvertrag 

Festsetzung der Flächen für Bäume, 
Sträucher, sonstige Bepflanzungen 
sowie Bindungen für Bepflanzungen 
und für die Erhaltung von Bäumen, 
etc., der Mindestanzahl an Bäumen, 
Sträuchern, etc. und der zu 
nutzenden Arten auf Grundstücken 

- Zu verwendende Arten sollen an 
besonderen klimatischen Bedingungen 
angepasst und indbesonder 
trockenheitsrestistent sein 

- Festsetzung der zu nutzenden Arten 
- Beigabe einer Handreichung zur 

klimaangepassten Gartengestaltung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
25 BauGB 
 
§ 88 LBauO 
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Pflanzen an trockenen 
Standort angepasst sind 

- Schaffung bzw. 
Weiterentwicklung von 
(bestehenden) 
Grünstrukturen im 
ökologischen Gesamtgefüge 

- Schaffung von 
Naherholungsräumen 

Städtebaul. 
Vertrag 
/Kaufvertrag 

 (Pflanzenarten, Buchtipps, 
Bewässerung)  

 
 

Verbot von Stein-/ Schottergärten 
(kein Verbot von bepflanzten 
Steingärten nach der klassischen 
Definition) 
 

Entweder Verbot von Schottergärten 
oder Verpflichtung zur Bepflanzung von 
Vorgärten bzw. Verbot zur 
Flächenversiegelung 

Dachbegrünung - Verbesserung des 
Mikroklimas 

- Zwischenspeicherung des 
Regenwassers  

- Entlastung des 
Abwassersystems  

- Steigerung der Biodiversität 
- Hitzeschutz im Sommer , 

Wärmedämmung im Winter 
für darunter liegende 
Räume 

Bebauungsplan 
 
Städtebaul. 
Vertrag 
/Kaufvertrag 
 
 

Festlegung der Bepflanzung von 
Garagen, Flachdächern, 
Nebengebäuden 

- Mindestens extensive Dachbegrünung, 
besser semiintensive Dachbegrünung 
verpflichten, genaue Angaben zur 
Substrataufbau etc. geben (Quelle 3) 

- Handreichung zur Pflege und 
Bewirtschaftung mitgeben 

- Kombination mit Photovoltaik 
empfehlen oder vorschreiben, da der 
Ertrag von Anlagen durch die kühlend 
wirkende Begrünung erhöht wird  

- Abweichung der zu belegenden 
Mindestfläche zulassen, wenn 
stattdessen eine Photovoltaik-Anlage 
installiert wird (wenn gemeinsame 
Installation als Solargründach nicht 
vorgeschrieben ist) oder wenn Dächer 
als Terrasse genutzt werden 

- Bei Dächern (Haupt-, Nebengebäude, 
Garagen, etc.) mit Neigung <15° mind. 
75 % Dachbegrünung festsetzen (Quelle 
1) 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
25 BauGB 
 
§ 88 LBauO 

Mobilität - Möglichst geringe 
Versiegelung durch 
Verkehrsflächen 

- Attraktivität für Fußgänger 
und Fahrradfahrer 

- Zukunftsfähige Planung 

Bebauungsplan Festsetzung der Verkehrsflächen und 
deren Zweckbestimmung 

- Fahrradabstellanlagen 
- Versiegelung durch Straßen so gering 

wie möglich halten 
- Verkehrberuhigte Bereiche schaffen 
- Anschluss an ÖPNV mit einplanen 
- Fußgänger- und Fahrradfreundliche 

Planung 

§ 9 Abs. 1 Nr 
11 BauGB 
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- Reduktion des CO2- 
Ausstoßes im Sektor 
Mobilität 

- Ladeinfrastruktur für E-Mobilität mit 
einplanen 

Festlegung der 
Versickerung (Form, 
Flächen) 

- Vermeidung von 
Überschwemmungen bei 
Niederschlagsereignissen 
durch Ableitung des 
Oberflächenwassers 

- Unmittelbare Reduzierung 
am Entstehungsort von 
Abflussmenge, 
Abflussgeschwindigkeit und 
Abflussspitzen 

- Nutzung des Wassers vor 
Ort 

- Schaffung von 
Niederschlagszwischenspeic
hern  

 

Bebauungsplan 
 
  
 
Satzung der 
Verbandsgeme
inde Werke 
AöR 
 

Festlegung von Versickerungsflächen, 
-Formen und -Anlagen (Mulden-, 
Rigolenversickerung, 
versickerungsgraben, etc.) 
für unerheblich belastetes 
Niederschlagswasser von Straßen 
und auf Baugrundstücken 

- Bei versickerungsfähigem Boden 
Flächenversickerung straßenbegleitend 
prüfen (Einsparung von Beiträgen); 
ansonsten zentrale 
Versickerung/Rückhalt , die nah an den 
Straßen liegt (Material- und 
Flächenverbrauch möglichst reduzieren)  

- Unmittelbare Reduzierung am 
Entstehungsort von Abflussmenge, 
Abflussgeschwindigkeit und 
Abflussspitzen des 
Niederschlagswassers 

- Verpflichtung der Nutzung 
versickerungsfähiger Bodenbeläge, 
besonders bei Stellplätzen und 
Garageneinfahrten  Abflussbeiwerte 
vorgeben (z.B. max. 0,7, entspricht 
wassergebundener Decke oder Mittel- 
und Großpflaster mit großen Fugen) 
(Quelle 3) 

- Versickerung von gering oder nicht 
verschmutzten Regenwasser in den 
Untergrund ermöglichen  Verbot der 
Verwendung von unbeschichteten 
Materialien wie Zink, Kupfer oder Blei 
bei den Dächern (Quelle 3) 

§ 9 
Abs. 1 Nr. 11 
i.V.m. Nr. 
16b.  BauGB 
 
§9 Abs. 1 Nr. 
14 BauGB 
 
§9 Abs. 1 Nr. 
16d BauGB 

Von Bebauung freizuhaltender 
Flächen und deren Nutzung 

§ 9 Abs. 1 
Nr. 24 BauGB 
 
§9 Abs. 1 Nr. 
16d  BauGB 

Festsetzen von Flächen und 
Maßnahmen zum Schutz von Boden, 
Natur und Landschaft 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
20 BauGB 

Bebauungsplan 
 
Städtebaul. 
Vertrag/Kaufve
rtrag 
 

Verpflichtung der Nutzung  
versickerungsfähiger Bodenbeläge, 
bzw. Festsetzung der 
Wasserdurchlässigkeit der Beläge von 
bspw. Zufahrten, Terrassen oder 
Stellplätze 

§ 9 Abs 1 Nr. 
20 + Nr. 14 
BauGB 
 
§ 88 LBauO 
 

Regenwasser-
bewirtschaftung auf 
den Grundstücken/ 
objektbezogen 
(Versickerung, 
Speicherung und 
Nutzung) 
 

- Erhöhung der Resilienz 
gegenüber Starkregen und 
Trockenheit  

- Nachhaltiger Umgang mit 
Trinkwasser 

- Schutz des Grundwassers 

Bebauungsplan 
 
Städtebaul. 
Vertrag/Kaufve
rtrag 

Verpflichtung der Nutzung  
versickerungsfähiger Bodenbeläge, 
bzw. Festsetzung der 
Wasserdurchlässigkeit der Beläge von 
bspw. Zufahrten, Terrassen oder 
Stellplätze 

Sh. Punkt „Festlegung der Versickerung“ 
 
 

§ 9 Abs 1 Nr. 
20 + Nr. 14 
BauGB 
 
§ 88 LBauO 
 

Bebauungsplan 
 

Festlegung der Versickerungsform, 
Versickerungs- und Rückhalteflächen  

Sh. Punkt „Festlegung der Versickerung“ Sh. Punkt 
„Festlegung 
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Satzung der 
Verbandsgeme
inde Werke 
AöR 

der 
Versickerung
“ 

Bebauungsplan 
 
Satzung der 
Verbandsgeme
inde Werke 
AöR 

Festsetzung zur Speicherung und 
Nutzung des Regenwassers durch 
Regenwassernutzungsanlagen  

- Nutzung des Regenwassers zur 
Pflanzenbewässerung festsetzen 

- Nutzung des Regenwassers durch 
Regenwassernutzungsanlagen für bspw. 
Toilletenspülung, Waschmaschine 
zulassen oder festsetzen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
20 BauGB 
 

Von Dächern abfließendes 
Regenwasser wird nicht 
verunreinigt und kann 
genutzt oder dem Boden 
zugeführt werden 

Bebauungsplan Verbot unbeschichteter Metalle bei 
Dachflächen 

Verbot unbeschichteter Metalle bei 
Dachflächen wie z.B. Zink, Kupfer, Blei 
(Quelle 3) 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
20 BauGB 
 

Schutz vor 
Überschwemmungen 
durch Hochwasser 
oder 
Extremwetterereigni
sse (Starkregen) und 
deren Auswirkungen 

- Schutz in 
hochwassergefährdeten 
Lagen und Gebieten mit 
Überschwemmungsgefahr 

- Vermeidung von Schäden 
an Gebäuden  

- Anpassung an Folgen des 
Klimawandels  
Verringerung der 
Vulnerabilität 

Bebauungsplan Von Bebauung freizuhaltende 
Flächen wie Tiefenlinien, 
Überschwemmungsgebiete und 
gefährdete Hanglagen 
 

- Durchführung von Modellberechnungen 
des Wasserabflusses bei Hochwassern 
und Starkregenereignissen auch unter 
Berücksichtigung der Außengebiete 
hinsichtlich des Wasserabflusses in das 
Plangebiet 

- Beschränkung der Versiegelung, 
besonders in 
überschwemmungsgefährdeten 
Gebieten 

- Nutzung Starkregenkonzept Land RLP 
- Planung multifunktionaler Flächen 
- Vorgaben zu Objekt-Schutzmaßnahmen 

wie Festlegung der 
Sockelhöhe/Erdgeschossbodenhöhe, 
Aufschüttung des Gebäudes, 
hochwassersichere Höhe von 
Gebäudeöffnungen, druckwasserdichte 
Keller/Kein Keller, wasserabweisende 
Schutzanstriche, Wasser- und stoßfeste 
Fenster und Türen 

 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB 
 
§ 9 Abs. 1 Nr. 
16b-d  BauGB 
  
§ 9 Abs. 1 Nr. 
24 BauGB 

Bebauungsplan Festsetzung der Höhenlage für 
Nutzungen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
1 + 3 BauGB 

Bebauungsplan Vorgaben zu baulichen oder 
technischen Maßnahmen am 
Gebäude zur Vermeidung oder 
Verringerung von Schäden durch 
Starkregen und Überschwemmungen 
(z.B. Festlegung der Sockelhöhe, 
Erdgeschossbodenhöhe, 
Maßnahmen zum Objektschutz, etc.)) 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
16c  BauGB 
 
§ 9 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB 
 
§ 16 BauNVO 

Bebauungsplan Nachrichtliche Übernahme von 
Überschwemmungs-gebieten, 
Risikogebieten, 
Hochwasserentstehungsgebiete 

§9 Abs. 6a 
BauGB 
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Bebauungsplan Kennzeichnung von Gebieten in 
denen besondere bauliche 
Vorkehrungen/Maßnahmen gegen 
Naturgewalten erforderlich sind 

§ 9 Abs. 5 
BauGB 
 
§ 9 Abs. 16 c 
BauGB 

Bebauungsplan 
 
Satzung der 
Verbandsgeme
inde Werke 
AöR 

Maßnahmen zur oberirdischen 
Wasserführung (z.B. durch hohe 
Bordsteine, Straßenoberkante, 
Überläufe in angrenzende 
Grünflächen,  Gräben oder kleinen 
Wällen/Dämmen) und Festsetzung 
von Notwasserwegen 

§9 Abs. 1 Nr. 
21  BauGB  
 
§9 Abs. 1 Nr. 
24 BauGB  
 

Bebauungsplan 
 
Satzung der 
Verbandsgeme
inde Werke 
AöR 

Festsetzung zur Versickerungs- und 
Rückhalteform des 
Niederschlagswassers  

Sh. Punkt 
„Festlegung 
der 
Versickerung
“ 
 

Bebauungsplan Von Bebauung freizuhaltender 
Flächen und deren Nutzung 

§ 9 Abs. 1 
Nr. 24 BauGB 
 
§9 Abs. 1 Nr. 
16d  BauGB 

Festsetzen von Flächen und 
Maßnahmen zum Schutz von Boden, 
Natur und Landschaft 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
20 BauGB 

Bebauungsplan 
 
Städtebaul. 
Vertrag/Kaufve
rtrag 

Verpflichtung der Nutzung  
versickerungsfähiger Bodenbeläge, 
bzw. Festsetzung der 
Wasserdurchlässigkeit der Beläge von 
bspw. Zufahrten, Terrassen oder 
Stellplätze 

§ 9 Abs 1 Nr. 
20 + Nr. 14 
BauGB 
 
§ 88 LBauO 

Schutz des 
Grundwassers 

Schutz empfindlicher 
Grundwasservorkommen 
durch 
Freihaltung von Flächen 

Bebauungsplan 
 
Satzung der 
Verbandsgeme

Festsetzen von Wasserflächen und 
Flächen für die Wasserwirtschaft 

Einbeziehung der Flächen in ein 
Grünkonzept 

§ 9 Abs. 1 Nr. 
16 BauGB 

Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch von 

§ 9 Abs. 1 
Nr. 24 BauGB 
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Quelle 1: „Energieeffizienz in der Bauleitplanung – Handlungsempfehlungen für die Gemeinden des Landkreises Starnberg - Mai 2015“ (Energiewende e.V. und Kreisbauamt Starnberg) 

Quelle 2: „Klima-Check in der Bauleitplanung  - Checkliste Klimaschutz ung Klimaanpassung“ (RWTH Aachen) 

Quelle 3: Transferstelle Bingen: Seminar „Klimaschutz und Klimaanpassung in der Bauleitplanung“ 

Quelle 4: „Leitfaden energieeffiziente Bauleitplanung“ (Landratsamt Ostallgäu) 

inde Werke 
AöR 

Bebauung freizuhaltender Flächen 
und deren Nutzung 

Festsetzen von Maßnahmen und 
Flächen zum Schutz, Pflege, 
Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (Festsetzungen zur 
wasserdurchlässigen Gestaltung; 
Festsetzen von dezentralen 
Systemen) 

§ 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB 
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5. Informationen für Bauherren 
Auch wenn Maßnahmen nicht konkret in der Bauleitplanung festgesetzt werden, sei es aus 

planerischen oder rechtlichen Gründen, kann eine Sammlung von Maßnahmen als Empfehlung an die 

Bauherren gegeben werden. Denkbar ist auch eine Bezuschussung besonderer Maßnahmen, 

besonders wenn sie freiwillig erfolgen und nicht verpflichtend festgeschrieben wurden (z.B. Zisterne, 

Dachbegrünung, o.ä.). 

 

Folgende Hinweise sollten den Bauherren immer gegeben werden (falls nicht bereits festgesetzt): 

- Maßnahmen für einen möglichst geringen Energieverbrauch (besonders im Bereich 

Nutzerverhalten) 

- Maßnahmen für einen möglichst geringen Trinkwasserverbrauch (Nutzerverhalten, 

Wassersparvorrichtungen an Wasserhähnen und Duschköpfen) 

- Möglichkeiten zur Nutzung und Speicherung von Regenwasser zur Gartenbewässerung 

(Regentonne, Gartenteich, Zisterne etc.) 

- Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt (Toilettenspülung, Waschmaschine) 

- Liste mit Pflanzen, die an die klimatischen Bedingungen in Rheinhessen angepasst sind zur 

Reduzierung des Bewässerungsbedarfs 

- Möglichkeiten zur Verwendung nachwachsender nachhaltiger Rohstoffe bei Baumaßnahmen 

(aktuell noch keine Verpflichtung möglich) 

 

Beratung von Bauherren 

Bei Neubaugebieten mit vergleichsweise hohen energetischen Anforderungen ist empfohlen, die 

Bauherren von Beginn an zu begleiten und zu unterstützen. So können die Vorteile hervorgehoben 

werden, mögliche Vorurteile und Hemmnisse frühzeitig geklärt werden. Eine stetige Information der 

Öffentlichkeit ist daher von Beginn an sehr wichtig. 

Denkbar ist eine Sammlung von umfassenden Informationsmaterialien zu den einzelnen Bereichen, 

besonders zum energetischen Standard und der Nutzung von Erneuerbaren Energien, da viele 

Bauherren hier zuvor keine Erfahrungen sammeln konnten. Sinnvoll sind auch Emfehlungen zur 

Niederschlagsbewirtschaftung, der Gestaltung du Pflege von Dachbegrünung oder der 

klimaangepassten Gartengestaltung. Den Bauherren können verschiedene Beratungsmöglichkeiten 

angeboten werden. Beispielsweise ist eine Unterstützung der Bauherren durch die Bereitstellung einer 

gewissen Anzahl kostenfreier Beratungsleistungen von KfW- bzw. BAFA-zertifizierten Energieberatern 

denkbar oder das Angebot von vergünstigten Beratungskonditionen durch die Zusammenarbeit mit 

Energieberatern. 

Die Vorteile der Verpflichtungen im Bereich der klimaschützenden und klimaangepassten 

Bauleitplanung müssen klar hervorgehoben werden. 

Vorteile für Bauherren sind je nach festgesetzten Maßnahmen u.a.: 

- hohe Fördermittel durch KfW möglich, da schnell hohe Effizienzstandards erreicht werden können 

oder bereits vorgegeben sind 

- hoher Wohnkomfort durch energetisch optimierte und gegebenenfalls sommerlich gekühlte 

Gebäude 

- niedrige Energieverbräuche und –Kosten 

- geringe Wohnnebenkosten durch hohe Energieeffizienz-Standards 
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- Unabhängigkeit von der CO2-Bepreisung bei der Nutzung erneuerbarer Energien in der 

Wärmeerzeugung 

- bei Anschluss an ein Nahwärmenetz: Geringere Verantwortung im Bereich der Heizungsfunktion, 

Energiebeschaffung, Verbrauchsabrechnung und -monitoring; günstigere Konditionen bei 

Beschaffungen durch größere Abnahmemmengen möglich 

- Reduktion des Trinkwasserverbrauchs, des Abwassers und der damit einhergehenden Kosten bei 

der Nutzung von Niederschlagswasser im Haushalt und zur Pflanzenbewässerung 
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Rechtliche Gestaltung:  
 

Der öffentlich-rechtliche Vertrag  
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Teil I: Einführung 
 
 

I.) Wiederholung von Grundzügen zum öffentlich-rechtlichen 
Vertrag 

 
 
 

1.) Was ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag? 
 
 
Nach § 54 Satz 1 LVwVfG ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ein Vertrag auf dem Gebiet des 
öffentlichen Rechts. Es geht also um zwei korrespondierende Willenserklärungen, die auf dem 
Gebiet des öffentlichen Rechts erfolgen. 
 
Zu unterscheiden sind zunächst verschiedene Typen öffentlich-rechtlicher Verträge, u.a.: 
 
 Der subordinationsrechtliche Vertrag erfolgt im Bereich der Über- / und 

Unterordnung. Dieser subordinationsrechtliche Vertrag kann so beschaffen sein, dass 
er einen Verwaltungsakt ersetzt (so ausdrücklich erwähnt in § 54 Satz 2 LVwVfG).  

 
Beispiel: Anstatt eine Abbruchverfügung auf der Grundlage des § 65 Absatz 1 Satz 1 
LBO zu erlassen kann mit dem Bürger vertraglich vereinbart werden, dass ein Abbruch 
innerhalb einer bestimmten Frist zu erfolgen hat.  

 
 Der koordinationsrechtliche Vertrag ist ein Vertrag, bei dem die Vertragspartner auf 

der Ebene der Gleichordnung agieren.  
 
Beispiel: Ein koordinationsrechtlicher öffentlich-rechtlicher Vertrag liegt vor bei einer 
Vereinbarung zwischen zwei Gemeinden über die Kostentragung der Renovierung 
einer Brücke über einen Bach an der Gemeindegrenze.  

 
  
 

2.)  Welche Vorschriften gelten für öffentlich-rechtliche Verträge? 
 
 
 
Die Verwaltung ist auch beim Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge an das 
Rechtsstaatsprinzip gebunden.  
 
Aus dem Rechtsstaatsprinzip folgt zum einen der Vorrang des Gesetzes.  Das heißt:  
Öffentlich-rechtliche Verträge dürfen nicht gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen.  
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Damit wird bereits der eigentliche Anwendungsbereich öffentlich-rechtlicher Verträge 
deutlich. Er besteht dort, wo Verwaltung nicht gesetzlich gebunden ist. 

 
Mit dem Vorrang des Gesetzes kann es vereinbar sein, wenn sich ein Vertragspartner zu 
Leistungen verpflichtet, die die Vorgaben z.B. durch Gesetz oder Verordnung "übersteigen", 
soweit diese Vorgaben dies zulassen.  
 

Beispiel: Die Gemeinde kann mit den Eigentümern von Grundstücken eine 
Vereinbarung gemäß § 11 Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 BauGB über die Anforderungen an die 
energetische Qualität von Gebäuden treffen, die strenger sind als die geltenden 
Vorschriften nach der Energieeinsparverordnung (EnEV): So kann z.B. vereinbart 
werden, dass sich der Vorhabenträger verpflichtet, für sämtliche neu zu errichtende 
Gebäude im Vertragsgebiet den  Energiestandard für energieeffiziente Neubauten 
"KfW-Effizienzhaus 55" zu erfüllen. Der EnEV, die die Einsparung von Energie 
bezwecken soll, kann nicht entnommen werden, dass sie nicht vom Energiestandard 
her „überboten“ werden darf.  

 
Neben dem Vorrang des Gesetzes lässt sich dem Rechtsstaatsprinzip der Vorbehalt des 
Gesetzes entnehmen.  
 
Für Verwaltungsakte folgt aus dem Vorbehalt des Gesetzes: Stets ist für ihren Inhalt eine 
Rechtsgrundlage erforderlich. Der Vorbehalt des Gesetzes gilt auch beim öffentlich-
rechtlichen Vertrag. Allerdings stellen schon die §§ 54 ff. LVwVfG, genauer § 54 S. 1 LVwVfG, 
die gesetzliche Ermächtigung für das Handeln durch öffentlich-rechtlichen Vertrag dar.  
 
§ 54 S. 1 LVwVfG stellt nur darauf ab, dass “Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen”.   
 
Das heißt: Es können Regelungsgegenstände zum Inhalt öffentlich-rechtliche Verträge 
gemacht werden, die nicht Inhalt eines Verwaltungsakts sein könnten. 
 

Beispiel: Durch Verwaltungsakt kann die Einhaltung der geltenden 
Energieeinsparverordnung (EnEV) verlangt werden; mangels ausdrücklicher 
Rechtsgrundlage hierfür aber nicht ihre Unterschreitung bei Erstellung eines 
Gebäudes. Beim öffentlich-rechtlichen Vertrag reichen als Rechtsgrundlage §§ 54 
LVwVfG aus. Eine weitergehende Rechtsgrundlage ist nicht erforderlich. Damit kann 
auch nach dem Vorbehalt des Gesetzes die Unterschreitung der 
Energieeinsparverordnung Gegenstand eines öffentlich-rechtlichen Vertrages sein.  

 
Allerdings gelten auch beim öffentlich-rechtlichen Vertrag Grenzen für die Gestaltung, auf die 
im Weiteren einzugehen sein wird. 
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3.) Warum öffentlich-rechtliche Verträge? 
 
 
Wie bereits kurz aufgezeigt sind mit öffentlich-rechtlichen Verträgen Gestaltungen möglich, 
die mit anderen Instrumenten nicht erreichbar sind.  
 
Allerdings ist der Aushandlungsaufwand oft erheblich, die Aushandlungsspielräume sind oft 
gering.  
 
Fraglich ist, ob mit dem Instrument des Vertrags eine Akzeptanzsteigerung gegenüber dem 
Instrument des Verwaltungsakts erreicht werden kann. In dieser Akzeptanzsteigerung soll der 
primäre Zweck des Instruments öffentlich-rechtlicher Vertrag liegen, bei dem der Staat dem 
Bürger als Vertragspartner begegnet und nicht mit dem aus dem Kaiserreich stammenden 
Instrument des Verwaltungsakts agiert, dem der Gedanke der Über- und Unterordnung zu 
Grunde liegt.  
 
Ein Nachteil von öffentlich-rechtlichen Verträgen, die anstelle eines Verwaltungsaktes 
eingesetzt werden, besteht im Bereich der Vollstreckung: Verwaltungsvollstreckung ist nach § 
1 Absatz 1 LVwVG in Baden-Württemberg Verwaltungsaktvollstreckung. Die Behörde kann 
die Verpflichtungen aus einem öffentlich-rechtlichen Vertrag, an den sich der Bürger nicht 
hält, nicht selbst vollstrecken. Der Verzicht auf den Verwaltungsakt bedeutet den Verzicht auf 
Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung. Vollstreckung ist, wenn die Verwaltung den Weg 
des Vertrages beschritten hat, nur durch ein verwaltungsgerichtliches Urteil möglich 
(vergleiche im Übrigen die Möglichkeit des § 61 LVwVfG, die vereinbart werden muss).  
 
Ein Ausweg aus der Vollstreckungsproblematik beim öffentlich-rechtlichen Vertrag kann der 
“abgestimmte Verwaltungsakt” sein, bei dem der Inhalt ausgehandelt, dann aber in die Form 
des Verwaltungsakts gegossen wird.  
 
 
 

4.) Anwendungsbereich öffentlich-rechtlicher Verträge und grundsätzliche 
Vorgehensweise 

 
 
Konjunktur hat der öffentlich-rechtliche Vertrag u.a. im Bau- und Umweltrecht. Oft geht es 
hier um den sogenannten Städtebaulichen Vertrag.  
 
Er kommt u.a. zur Anwendung, wenn ein Bauvorhaben durchgeführt werden soll, das nach 
bisher geltendem Planungsrecht (nach § 30 BauGB - gegebenenfalls in Verbindung mit § 33 
BauGB -, § 34 BauGB oder § 35 BauGB) bauplanungsrechtlich unzulässig ist.  
 
Die Gemeinde signalisiert in diesen Fällen teilweise ihre Bereitschaft, ein 
Bebauungsplanverfahren anzustoßen, um das Vorhaben aufgrund eines noch zu 
beschließenden Bebauungsplans zu ermöglichen.  
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Spätestens bevor aber die Verwaltung den Satzungsentwurf in den Gemeinderat zum 
Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan einbringt, lässt sich manche Gemeinde von den 
Grundstückseigentümern / Inverstoren, die von einem neuen Bebauungsplan „profitieren“ 
würden, teilweise weitreichende Zugeständnisse in Form eines Städtebaulichen Vertrages 
machen. In einem solchen Vertrag können grundsätzlich Verpflichtungen der 
Grundstückseigentümer / Inverstoren vereinbart werden, die über die gesetzlich von einem 
Bauherrn einzuhaltenden Regelungen hinausgehen, für die also eine Rechtsgrundlage gerade 
nicht exisitiert - Verpflichtungen, die nicht Bestandteil eines Bebauungsplans werden könnten 
und auch nicht (insbesondere als Nebenbestimmungen) Teil einer Baugenehmigung sein 
könnten.  
 

Grundsätzlich bedarf jede Festsetzung in einem Bebauungsplan einer 
Rechtsgrundlage nach § 9 BauGB oder nach der BauNVO (auf Grundlage des § 9a 
BauGB). 

 
Eine Nebenbestimmung zur Baugenehmigung kommt grundsätzlich nach § 36 I 
LVwVfG nur in Betracht, wenn ein Hindernis überwunden werden muss, weil nicht 
sämtliche gesetzlichen Anforderungen an die Baugenehmigung eingehalten sind.  
 
 

 Manche Gemeinde wird in den Vertragsverhandlungen deutlich machen, dass eine 
Aufstellung / Änderung eines Bebauungsplans nur in Betracht kommt, wenn der 
Grundstückseigentümer / Investor die im Entwurf eines Städtebaulichen Vertrags 
formulierten Anforderungen durch Vertragsabschluss akzeptiert, wobei die 
formulierten Anforderungen teilweise erheblich über die gesetzlichen materiellen 
Anforderungen des Bau- und Umweltrechts hinausgehen. Bei einer solchen 
Vorgehensweise ist aber auch zu bedenken, dass Anforderungen an Bauvorhaben, die 
die materiellen gesetzlichen Anforderungen übersteigen, das Bauen für den Inverstor 
wesentlich verteuern können und dann andere Ziele der Gemeinde, wie z.B. günstige 
Mietpreise, teilweise nicht mehr erreichbar sein können.  

 
 
Hinweis: Nach § 11 Absatz 2 Satz 2 BauGB ist die Vereinbarung einer vom 
Vertragspartner zu erbringenden Leistung unzulässig, wenn er auch ohne sie einen 
Anspruch auf die Gegenleistung hätte. Die Gemeinde darf deshalb die Genehmigung 
eines Vorhabens oder die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens grundsätzlich 
nicht vom Abschluss eines städtebaulichen Vertrags abhängig machen, wenn das 
Vorhaben bereits nach § 30 BauGB (gegebenenfalls in Verbindung mit § 33 BauGB), § 
34 BauGB oder § 35 BauGB bauplanungsrechtlich zulässig ist (vgl. VGH Bayern, 
Beschluss vom 11.06 2008 – 4 ZB 16.1515).  
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II.) Städtebauliche Verträge 
 
(zur Vertiefung: Burmeister, Praxishandbuch Städtebauliche Verträge) 

 
 

1.) Begriff des Städtebaulichen Vertrags 
 
 

Für die Städtebaulichen Verträge greifen neben den Vorschriften des LVwVfG die spezielleren 
Vorschriften des BauGB.  
 
Eine Legaldefinition des Städtebaulichen Vertrags enthält das BauGB nicht. § 11 Absatz 1 Satz 
2 BauGB führt in einer nicht abschließenden Aufzählung ("insbesondere") mögliche 
Vertragsgegenstände auf.  
 
Die genannten ganz unterschiedlichen Vertragsgegenstände können miteinander verbunden 
und durch weitere Regelungen ergänzt werden. Ein Städtebaulicher Vertrag setzt sich 
regelmäßig aus verschiedenen Vertragsbausteinen zusammen.  
 
Durch städtebauliche Verträge wird das hoheitliche Instrumentarium des Städtebaurechts 
ergänzt. Der vertragliche Gestaltungsspielraum der Gemeinde reicht weiter als die 
hoheitlichen Regelungsbefugnisse der Gemeinde in Form von Verwaltungsakten oder 
Satzungen. Insbesondere geht dieser Gestaltungsspielraum über die 
Festsetzungsmöglichkeiten in einem Bebauungsplan hinaus. 
 

Beispiel: Grundsätzlich bedürfen Festsetzungen in einem Bebauungsplan einer 
Rechtsgrundlage. Durch Vereinbarungen in einem Städtebaulichen Vertrag kann z.B. 
geregelt werden, dass Wohnungsflächen der Deckung des Wohnbedarfs von 
kinderreichen Familien dienen müssen. Somit kann eine Feinsteuerung erreicht 
werden, die durch Festsetzungen eines Bebauungsplans nicht möglich ist, weil für eine 
entsprechende Festsetzung eine Rechtsgrundlage nicht vorhanden ist.   

 
Hinweis: Über die geregelten Vertragstypen des BauGB hinaus können 
Regelungsgegenstand eines Städtebaulichen Vertrages grundsätzlich alle Belange 
sein, die bei der Aufstellung eines Bauleitplans gemäß § 1 Absatz 6 BauGB in der 
Abwägung zu berücksichtigen (und damit von städtebaulicher Bedeutung) sind.  

 
In Betracht kommen städtebauliche Verträge in allen einzelnen Phasen der 
Baulandentwicklung und –erschließung. 
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2.) Leistung und Gegenleistung im städtebaulichen Vertrag 
 
 
Ein Investor wird die Verpflichtungen in einem städtebaulichen Vertrag in der Erwartung 
eingehen wollen, dass er von der Gemeinde das für sein Vorhaben notwendige 
Planungsrecht (meist in Form eines neuen Bebauungsplans) erhält.  
 
Allerdings darf sich die Gemeinde nach § 1 Absatz 3 Satz 2 BauGB nicht vertraglich 
verpflichten, ein Bebauungsplan aufzustellen oder zu ändern.  
 
Charakteristisches Merkmal städtebaulicher Verträge ist es deshalb, dass das von der 
Gemeinde zu schaffende Planungsrecht in Form des Bebauungsplans rechtlich nicht als ihre 
"Gegenleistung" im Verhältnis zur Leistung des Vorhabenträgers einzuordnen ist.  
 
Die Schaffung von Baurecht durch Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplanes muss 
außerhalb der vertraglich vereinbarten Leistungsbeziehungen stehen und kann nicht zum 
Gegenstand eines synallagmatischen Austauschverhältnisses im Sinne eines gegenseitigen 
Vertrags gemacht werden.  
 
Aber: In der Regel (Auslegung) ist die Schaffung von Baurecht durch die Gemeinde auch 
ohne ausdrückliche Vereinbarung eine konkludente Wirksamkeitsvoraussetzung für den 
Vertrag im Sinne einer Geschäftsgrundlage oder eines Bedingungseintritt.  
 

Beispiel: Soll der Investor die Planungs- und Gutachterkosten auch im Fall eines 
Scheiterns des Bebauungsplans übernehmen, so empfiehlt sich im Vertrag eine 
klarstellende Formulierung. Das Inkrafttreten des Bebauungsplans ist nämlich nach 
überwiegender Auffassung regelmäßig als "zumindest stillschweigende Bedingung 
des städtebaulichen Vertrags" anzusehen (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 18.12. 
2017 – 8A 10642/14). 

 
 
 
 
 

3.) Grenzen für die Inhalte in Städtebaulichen Verträgen  
 
 

 Notwendigenfalls ist darüberhinausgehend die Prüfung von Beihilferecht erforderlich 
 
 

a) Verbot von Vorabbindungen nach § 1 Absatz 3 Satz 2 BauGB  
 
 
Nach der zentralen Vorschrift des § 1 Absatz 3 Satz 2 BauGB (in Verbindung mit § 1 Absatz 8 
BauGB) besteht auf eine Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines 
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Bebauungsplans oder einer sonstigen städtebauliche Satzung kein Anspruch; ein solcher 
Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden.   
 
 Durch die Vorschrift soll dem Gemeinderat zur Sicherung der gemeindlichen 

Planungshoheit bis zum Satzungsbeschluss die Möglichkeit einer grundsätzlich 
ungebundenen und umfassend Abwägung der durch die Bauleitplanung berührten 
öffentlichen und privaten Belange gegeben sein. Eine unzulässige Verkürzung der 
Abwägung soll vermieden werden. 

 
Deswegen sind Vereinbarungen nichtig, mit denen eine Pflicht zur Aufstellung eines 
Bebauungsplans begründet werden soll.  Gleiches gilt für Vereinbarungen, mit denen 
bestimmte Inhalte eines Bebauungsplans bereits vorab festgelegt werden sollen.  
 
 Zulässig bleiben allerdings rechtlich unverbindliche Absichtserklärungen (teilweise 

auch "Letter of Intent” genannt), in denen die Gemeinde ihre Absicht erklärt, für das 
Plangebiet einen Bebauungsplan aufzustellen, der sich an einem bestimmten 
Nutzungskonzept orientieren soll. Eine solche Erklärung ist dann rechtlich 
unbedenklich, wenn sich durch Auslegung ergibt, dass sie ohne Rechtsbindungswillen 
abgegeben worden ist und damit sichergestellt ist, dass die Planungshoheit der 
Gemeinde voll gewahrt bleibt. Prüfen Sie stets, ob ausreichend deutlich wird, dass 
keine rechtliche Bindung erfolgen soll! Allein mit der Bezeichnung als „Letter of 
Intent“ ist zweifelhaft, ob auch tatsächlich keine rechtliche Bindung erfolgen soll.  

 
Nichtig ist nicht nur die Verpflichtung einer Gemeinde zur Aufstellung eines 
Bebauungsplans. Auch die vertragliche Übernahme einer gemeindlichen Pflicht zur 
Einleitung und Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens ist unwirksam. 

 
 
 

b) Angemessenheit vereinbarter Leistungen 
 
 
Nach § 11 Absatz 2 Satz 1 BauGB müssen die vereinbarten Leistungen den gesamten 
Umständen nach angemessen sein. Die Angemessenheit ist eine Ausprägung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, die hier zu prüfen ist.  
 
Die Prüfung erfolgt konkret wie folgt: Zur Beurteilung der Angemessenheit ist eine 
wirtschaftliche Betrachtung anzustellen, ob der Wert der gemeindlichen "Leistung" in einem 
ausgewogenen Verhältnis zur Höhe des vom Vorhabenträger als Gegenleistung zu zahlenden 
Kostenbeitrags steht.  
 

Dabei stellt sich die Frage der Angemessenheit insbesondere in der Phase der 
Vertragsverhandlungen. Jedoch ist es nicht zwingend, dass die Parteien ein 
angemessenes Verhandlungsergebnis herbeiführen. Eine Überprüfung ist deshalb 
geboten.  
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c) Koppelungsverbot 

 
 
Das Gebot des sachlichen Zusammenhangs ist in § 56 Absatz 1 LVwVfG geregelt. 
 
Es findet nur Anwendung auf Austauschverträge, in denen eine Leistung und eine 
Gegenleistung vereinbart werden (§ 56 Absatz 1 LVwVfG).  
 
Bei einem städtebaulichen Vertrag handelt es sich um einen unvollständigen, einen 
"hinkenden Austauschvertrag“.  
 

Ein solcher "hinkender Austauschvertrag“ liegt vor, wenn nicht die Leistung der 
Behörde, sondern ausschließlich die Gegenleistung ihres Vertragspartners als 
vertragliche Hauptleistung ausgestaltet ist, während die behördliche Leistung 
entweder gar nicht Vertragsinhalt geworden oder als bloße Nebenleistungspflicht 
ausgestaltet worden ist (Kopp/Ramsauer, LVwVfG, § 56 Rn.  4).  Allerdings findet auf 
den auch nur einseitig verpflichtenden Vertrag, bei dem die Leistung der Behörde zur 
Bedingung oder Geschäftsgrundlage des Austauschvertrag gemacht wird, § 56 
LVwVfG Anwendung, zumindest analog (BVerwG, 16.5.2000, 4 C 4/99). Dies ergibt sich 
aus der Zielsetzung von § 56 LVwVfG: Die durch die Vorschrift gesetzten Schranken 
müssen auch gelten, wenn die Leistung der Behörde lediglich als Bedingung oder 
Geschäftsgrundlage für den Abschluss des Vertrags in Erscheinung tritt und auf diese 
Weise eine Abhängigkeit zwischen Leistungspflicht und Handlungserwartung 
geschaffen wird (NK-VwVfG/Brüning/Bosesky, VwVfG § 56 Rn. 25, 26). 

 
Aus der Anwendung des § 56 LVwVfG ergibt sich: Die Gegenleistung in einem 
städtebaulichen Vertrag muss für einen bestimmten Zweck vereinbart werden, der Gemeinde 
zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben dienen und im sachlichen Zusammenhang mit der 
"vertraglichen Leistung" der Gemeinde stehen.  
 
Entscheidend sind Inhalt und Begleitumstände des konkreten Vertrages. 
 

Beispiel: Bei Verträgen über Folgekosten ist es deshalb in der Regel erforderlich, dass 
die Maßnahmen, für die diese geleistet werden sollen, benannt werden oder bestimmt 
werden können (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 2.2. 2015 – 5 S 639/02).  
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d) Allgemeiner Gleichheitssatz, Art. 3 I GG  

 
 
Der allgemeine Gleichheitssatz (Artikel 3 Absatz 1 GG) ist auch beim Abschluss öffentlich- 
rechtlicher Verträge zu beachten. Eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes liegt immer 
dann vor, wenn eine Ungleichbehandlung gegeben ist, die nicht durch ein sachliches 
Differenzierungskriterium gerechtfertigt ist. Einen Differenzierungsgrund kann jede 
vernünftige Erwägung darstellen.  
 

Ein möglicher Grund kann so etwa in der Praktikabilität der Regelung liegen oder in 
finanziellen Gesichtspunkten. 

 
 
 
 

e) Verbot Städtebaulicher Verträge, die einen Bauleitplan ersetzen 
 
 
Ein von der Gemeinde geschlossener städtebaulicher Vertrag verstößt gegen den in § 1 
Absatz 1 BauGB enthaltenen Grundsatz der Planmäßigkeit, wenn er Festsetzungen in einem 
Bebauungsplan ersetzt (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 07.07.2017 - 5 S 
1867/15).  Denn mit dem Abschluss eines solchen Vertrages könnte die Gemeinde die sich 
aus dem Baugesetzbuch ergebenden formellen und materiellen Anforderungen an die 
Rechtmäßigkeit von Festsetzungen in einem Bebauungsplan umgehen, genauso wie die 
bundesrechtlich garantierten Rechtsschutzmöglichkeiten. 
 

Beim Abschluss städtebaulicher Verträgen finden die nach dem Baugesetzbuch für die 
Bauleitplanung einzuhaltenden Verfahrensschritte bei der Aufstellung eines 
Bebauungsplans keine Beachtung. Insbesondere erfolgt im Rahmen der 
Vertragsanbahnung keine Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 BauGB). Die Vereinbarungen 
zur Nutzung sind auch nicht das Ergebnis einer Abwägung (vgl. § 1 Absatz 7 BauGB). 
Darüber hinaus steht auch den von der Vertragsregelung Betroffenen nicht die 
Möglichkeit eines Normenkontrollantrags offen (vgl.  § 47 Absatz 1 Nummer 1 VwGO).  

 
Der städtebauliche Vertrag hängt mit der städtebaulichen Planung zusammen, tritt aber nicht 
an ihre Stelle (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 17.07.2017 – 5 S 1867/16).  
 
 Unabhängig davon entspricht es schon Gründen der Praktikabilität, Konflikte so weit 

wie möglich durch Festsetzungen im Bebauungsplan zu bewältigen. Festsetzungen im 
Bebauungsplan gelten gegenüber jedermann. Städtebauliche Verträge können 
dagegen nur "inter partes" wirken, sie binden nur die Vertragsparteien (vgl. BVerwG, 
Beschluss vom 2.12 2019 - 4 B 74/09). 

 
Vereinbarungen mit dem Eigentümer gelten also nicht automatisch gegenüber dem 
Betreiber und erst recht nicht gegenüber einem Rechtsnachfolger des Eigentümers 
(vgl. OVG Niedersachsen, Beschluss vom 14.10 2011 – 1 MN 130/10).  
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Schließlich sind die Vereinbarungen in einem städtebaulichen Vertrag anders als die 
Festsetzungen im Bebauungsplan oft auch nicht insolvenzfest.  

 
 

4.) Wichtige formelle Anforderungen an Städtebauliche Verträge 
 
Nach § 11 Absatz 3 BauGB bedarf ein Städtebaulicher Vertrag der Schriftform, soweit nicht 
durch Rechtsvorschriften eine andere Form vorgeschrieben ist.  
  
Weitergehend bedarf ein Städtebaulicher Vertrag der notariellen Beurkundung, wenn sich 
darin eine Partei verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück oder einen Grundstücksteil 
zu übertragen (§ 311b Absatz 1 Satz 1 BGB). 
 
 Hängt ein allein nicht formbedürftiger Vertrag mit einem nach § 311b Absatz 1 Satz 1 

BGB notariell zu beurkundenden Grundstücksvertrag rechtlich zusammen, weil die 
Vereinbarungen nach dem Willen der Parteien miteinander "stehen und fallen", so 
sind alle Teile zu beurkunden. 

 
Eine Genehmigung durch die nach Landesrecht zuständige 
Kommunalaufsichtsbehörde ist für städtebauliche Verträge grundsätzlich nicht 
erforderlich. Ausnahmsweise ist jedoch eine Genehmigungsbedürftigkeit gegeben, 
wenn der Vertrag kredit- oder gewährleistungsähnliche Elemente enthält,  so auch bei 
Beauftragung einer privaten Erschließungsträgergesellschaft im Rahmen eines 
Investorenmodells.  

 
 
 

5.) Weitere Hinweise zur Vertragsgestaltung 
 
 
Die Gemeinde muss überlegen, inwieweit sie im Vertrag Sicherungen vorsehen will, die der 
Vorhabenträger zur Absicherung der vertraglich übernommenen Pflichten zu erbringen hat.  
 
Dabei ist zu ermitteln, inwieweit ein Sicherungsbedarf der Gemeinde besteht.  
 
Angemessen ist eine Absicherung von Leistungspflichten des Vorhabenträgers, die ohne 
Vertrag von der Gemeinde auf eigene Kosten zu erfüllen wären oder deren Erfüllung primär 
im städtebaulichen, das heißt im öffentlichen Interesse liegt.  
 
In Betracht kommen zum Beispiel: Vertragsstrafe, Bankbürgschaft, Rechtsnachfolgeklausel, 
Dienstbarkeit, Baulast. 
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Teil 2: Fall 
 
(Von den Studenten zunächst selbstständig zu bearbeiten.) 
 
 
Die Gemeinde G möchte in ihrem Gemeindegebiet mehr Wohnungsbau zulassen. Sie möchte 
dazu ein bisher überwiegend mit Wohnhäusern bebautes Gebiet, in dem sich einige 
unbebaute Grundstücke befinden und für das bisher kein Bebauungsplan exisitert, neu 
überplanen. Aufgestellt werden soll ein qualifizierter Bebauungsplan „Reuteallee“ mit der 
Festsetzung „Allgemeines Wohngebiet“. Bisher handelt es sich um eine aufgelockerte und 
stark durchgrünte Bebauung. In der näheren Umgebung sind nur Gebäude mit relativ kleiner 
Grundfläche vorhanden. Mit der Neuaufstellung eines Bebauungsplans soll eine 
Innenentwicklung dergestalt erfolgen, dass eine Grundflächenzahl festgesetzt werden soll, die 
eine höhere Ausnutzbarkeit der Grundstücke als bisher ermöglicht. Während sich bisher 
größere Baukörper nach dem Maß der baulichen Nutzung nach § 34 I BauGB nicht einfügen 
würden, sollen diese durch die zukünftigen Festsetzungen zur Geschoßflächenzahl erlaubt 
sein.   
 
Der Bürgermeister bittet Sie zu prüfen, wie folgende Zielsetzungen erreicht werden können:  
 

1.) Die Planungs- und Gutachterkosten sollen von den Grundstückseigentümern 
übernommen werden.  

2.) Der Bürgermeister meint, die vollständige Entlastung der Gemeinde von den 
unmittelbar projektbezogenen Kosten führe noch nicht dazu, dass die Realisierung 
des neuen Baugebiets für die Gemeinde kostenlos sein. Auch die Folgekosten durch 
den erwarteten Zuzug von Neubürgern sollen nach seiner Auffassung von den 
Grundstückseigentümern getragen werden. Tatsächlich würde wegen der Erstellung 
der Wohnungen aufgrund der Planung eine Erweiterung des bestehenden 
Kindergartens um eine Gruppe erforderlich.  

3.) Bei drei unbebauten Grundstücken im vorgesehenen Plangebiet ist die Gemeinde 
Grundstückseigentümerin. Der Bürgermeister regt an, diese Grundstücke zu verkaufen 
mit dem Ziel, dass sie zügig durch Private bebaut werden.  

4.) Die Gemeinde fürchtet, dass es beim Abtransport des Erdaushubs bei den zukünftigen 
Baumaßnahmen zu erheblichen Störungen von Anwohnern kommen könnte. Diese 
ließen sich am besten vermeiden, wenn der Erdaushub nicht über die S-Straße 
abtransportiert würde, sondern über den W-Weg, der hierfür ausreichend 
dimensioniert ist, vor kurzem aber erst neu geteert wurde.  

5.) Der Bürgermeister will die Ausweisung des Allgemeinen Wohngebiets bei zwei 
Grundstückseigentümern im Gebiet verbinden damit, dass diese Teilflächen ihrer 
Grundstücke an die Gemeinde verkaufen. Bei einer außerhalb des Plangebiets 
entlangführende Straße, die ein anderes Gebiet erschließt, erwägt die Gemeinde, 
diese zukünftig möglicherweise zu verbreitern. Da für diese Verbreiterung 
Privatgrundstücke außerhalb des Plangebiets in Anspruch genommen werden 
müssten, erwägt die Gemeinde diesen Grundstückseigentümern dann Land zum 
Tausch anzubieten. Als mögliche Tauschflächen kommen die Flächen der zwei 
Grundstückseigentümer im Plangebiet „Reuteallee“ in Betracht. Dafür sollen die zwei 
Grundstückeigentümer im zukünftigen Plangebiet „Reuteallee“ Teilflächen abgeben 
und zwar unter Verkehrswert.  
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6.) Ein Grundstückseigentümer im Plangebiet „Reuteallee“ ist Eigentümer des örtlichen 
Schlosses. Er soll nach Vorstellung des Bürgermeisters das Schloss sanieren und der 
Gemeinde teilweise übereignen. Der Schlosseigentümer solle ein solches 
Verhandlungsergebnis akzeptieren, da er im Plangebiet zukünftig eine Vielzahl von 
Wohnungen erstellen könne.  

 
Aufgabe: Entwerfen Sie einen Vertrag zwischen der Gemeinde und den 
Grundstückseigentümern und Käufern. Mit Ihrem Vertragsentwurf will die Gemeinde 
in Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern und Käufern im Bereich 
„Reuteallee“ gehen. Nicht zu formulieren ist der Verkauf der gemeindeeigenen 
Grundstücke.  
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Teil III: Lösungsvorschlag 

 
(teilweise angelehnt an: Burmeister, Praxishandbuch Städtebauliche Verträge) 
 
 

1.) Planungskosten 
 
Es kann eine Beauftragung von Planungsleistungen durch die Grundstückseigentümer 
erfolgen.  
 

„Die Grundstückseigentümer verpflichten sich gegenüber der Gemeinde, mit der 
Ausarbeitung des Bebauungsplans „Reuteallee“ im Einvernehmen mit der Gemeinde 
ein leistungsfähiges Planungsbüro im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu 
beauftragen. 

 
Die Grundstückseigentümer verpflichten sich weiter gegenüber der Gemeinde, die im 
Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Reuteallee“ erforderlichen 
Gutachten oder sonstigen Planungsleistungen im Einvernehmen mit der Gemeinde an 
leistungsfähige Planungs– oder Ingenieurbüros im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung zu vergeben. Dies gilt auch für Planungsleistungen für notwendige, parallel 
zum Bebauungsplanverfahren durchzuführende Verfahren (z.B. punktuelle 
Änderungen des Flächennutzungsplans).“ 

 
Möglich ist auch eine Vereinbarung über die Erstattung von Kosten der Gemeinde. Ansonsten 
wären diese von der Gemeinde zu tragen. Rechtsgrundlagen für eine Kostenabwälzung auf 
die Bürger durch Verwaltungsakt bestehen bei der gemeindlichen Aufgabe Bauleitplanung 
(vgl. § 1 III BauGB) nicht.  
 

„Die Grundstückeigentümer verpflichten sich gegenüber der Gemeinde, die der 
Gemeinde entstehenden und bereits entstandenen Fremdkosten für die Ausarbeitung 
des Bebauungsplans „Reuteallee“ zu erstatten. 

 
Des Weiteren verpflichtet sich die Grundstückseigentümer, die der Gemeinde im 
Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „Reuteallee“ entstehenden und bereits 
entstanden Kosten für weitere erforderliche Planungen und Gutachten zu erstatten. 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich dabei auch, der Stadt die Kosten für etwa 
notwendige, parallel zum Bebauungsplanverfahren durchzuführende Verfahren zu 
erstatten.  

 
 
Durch Vertrag kann auch vereinbart werden, dass die Eigentümer die verwaltungsinternen 
Kosten (Personal- und Sachkosten) tragen, die der Planung zurechenbar sind.  
 
Allerdings ist es nicht möglich, Kosten überzuwälzen für Aufgaben, die nicht durch Dritte 
erledigt werden dürfen, sondern die durch die Gemeinde (durch eigene Bedienstete) erfüllt 
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werden müssen. Dazu zählen förmliche Beschlüsse des Gemeinderats und die Verkündung 
des Bebauungsplans (vgl. BVerwG, Urteil vom 25.11 2015 – 4 C 15/04).  
 

„Die Grundstückseigentümer verpflichten sich, diejenigen Planungskosten des 
Bebauungsplanverfahrens, die nicht als notwendige hoheitliche Verfahrensschritte von 
der Gemeinde durchgeführt werden müssen, zu übernehmen. 

 
Die Kosten werden den Grundstückseigentümer nach Satzungsbeschluss in Rechnung 
gestellt. Die Kosten sind vier Wochen nach Rechnungsstellung fällig.“ 

 
 
 

2.)  Infrastrukturfolgekosten 
 
 
Nach § 11 Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 BauGB kann Gegenstand eines städtebaulichen Vertrags 
insbesondere die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen sein, die der 
Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen entstehen oder entstanden sind und die 
Voraussetzung oder Folge des geplanten Vorhabens sind. Darunter kann auch die 
Bereitstellung von Grundstücken gefasst werden. 
 
Wichtigste Schranke ist nach § 11 Absatz 2 Nummer 3 BauGB, dass die vom Vorhabenträger 
zu finanzierenden städtebaulichen Maßnahmen "Voraussetzung oder Folge des geplanten 
Vorhabens" sind. Grundsätzlich muss der vereinbarte Folgekostenbetrag durch den Vertrag 
bestimmten Folgemaßnahmen zugeordnet werden.  
 
Der erforderliche Kausalzusammenhang erscheint hier gegeben. 
 

„Die Grundstückseigentümer verpflichten sich, an die Gemeinde für städtebauliche 
Maßnahmen, die Voraussetzung und Folgen des Vorhabens sind, einen 
Infrastrukturbeitrag in Höhe von x Euro zu leisten. Im Einzelnen werden die Kosten der 
folgenden städtebaulichen Maßnahmen dem Vorhaben jeweils bis zu folgenden 
Beträgen zugeordnet: 

  
o Umbau bestehender Gebäude für die Kleinkinderbetreuung in Höhe bis zu  

100 000 Euro.“ 
 
 

3.) Baupflicht 
 

 
„Die Käufer der Grundstücke verpflichten sich, innerhalb von drei Jahren ab 
Vertragsschluss auf dem Kaufgrundstück ein Wohngebäude nach den  Vorgaben des 
Bebauungsplans  „Reuteallee“ bezugsfertig zu errichten. 
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Die Gemeinde hat das Recht zum Rücktritt von diesem Kaufvertrag und den Anspruch auf 
Rückübereignung des Kaufgrundstücks, wenn der Käufer gegen die vorgenannte 
Verpflichtung verstößt.  

 
Im Fall einer Rückübereignung ist von der Gemeinde der Kaufpreis zinslos innerhalb von 
zwei Monaten nach Rückauflassung dem Käufer zu erstatten.  

 
Die Kosten, die im Falle einer Rückübereignung entstehen, sowie die anfallende 
Grunderwerbsteuer trägt der Käufer. 

 
Die Eintragung einer Rückauflassungsvormerkung wird bewilligt, aber noch nicht 
beantragt.“  
 

Schon wegen der Rückübereignungsverpflichtung (und der Vereinbarung der Vormerkung) 
bedarf die gesamte Vereinbarung mit den Käufern der notariellen Form, § 311b Absatz 1 Satz 
1 BGB. Dies folgt im Übrigen auch draus, dass auch die Bauverpflichtung mit dem 
Grundstückskauf „steht und fällt“.  

 
 
 

 
4.) Vereinbarung zum Abfahren des Erdreichs  

 
„Die Grundstückseigentümer verpflichten sich gegenüber der Stadt sicherzustellen, dass 
der Abtransport von anfallendem Erdaushub nicht über die S-Straße stattfindet.  

 
Die Grundstückseigentümer verpflichten sich, den anfallenden Erdaushub so weit wie 
möglich an der Baustelle zu lagern und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder 
einzubauen. 

 
Soweit dies nicht möglich ist und der Abtransport über den W-Weg erfolgt, verpflichten 
sich die Grundstückseigentümer, der Stadt die ihr entstehenden Kosten für die 
Beseitigung von Schäden am Belag nach Abschluss der Arbeiten zu erstatten. Vor Beginn 
der Erdarbeiten ist auf Kosten der Grundstückseigentümer ein Beweissicherungsverfahren 
durchzuführen. Im Rahmen dieses Verfahrens wird der Zustand des gerade vollständig 
sanierten W-Weg überprüft und festgehalten, um eventuell durch die Erdtransporte 
bedingte Schäden feststellen zu können.“ 

 
 

5.) / 6.) Verkaufsverpflichtungen 
Ein Verstoß gegen das Kopplungsverbot läge vor, wenn die Gemeinde die Ausweisung von 
Bauland an den Verkauf von Teilflächen unter Verkehrswert knüpfen würde, ohne dass diese 
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Fläche der Realisierung der Bauleitplanung dient (vgl. OLG München, Urteil vom 12.04.1999 – 
31 U 5443/98). Denn eine solche Vereinbarung dient nicht dazu, die mit der anstehenden 
Bauleitplanung verfolgten städtebaulichen Ziele zu fördern und zu sichern. 
 
Ebenfalls liegt ein Verstoß gegen das Koppelungsverbot vor, wenn die Überplanung von 
Flächen von der Gemeinde mit der Sanierung und Teilübereignung eines Schlosses verknüpft 
wird. Schloss und Wohnbauflächen stehen in keinem planungsrechtlichen Zusammenhang 
(vgl. BayVGH, Urteil v. 12.05.2004 - 20 N 04.329 und 336). Vielmehr würden hier ausschließlich 
fiskalische Interessen der Gemeinde verfolgt und es handelte sich damit geradezu um einen 
klassischen Fall des unzulässigen Verkaufs von Hoheitsrechten. Ein sachlicher Zusammenhang 
zwischen Leistung und Gegenleistung fehlt, wenn die vom Bürger zu erbringende Leistung 
einem anderen öffentlichen Interesse zu dienen bestimmt ist als die von der Behörde zu 
erbringende oder von ihr in Aussicht gestellte Leistung (vgl. BVerwG, Urteil vom 16.05.2000 - 
4 C 4/99).  
 
Die Verkaufsverpflichtungen können deshalb nicht in den Vertragsentwurf aufgenommen 
werden.  
 
 
 
 

-------- 
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Beispiel 1: „Marburger Solarsatzung“ vom 20.06.2008

§ 3 Allgemeine Anforderungen
Nach den Bestimmungen dieser Satzung sind bei der 
Errichtung, Erweiterung (§ 4 dieser Satzung) und bei 
der Änderung von beheizten Gebäuden (§ 5 dieser 
Satzung) die Bauherren verpflichtet, solarthermische 
Anlagen zu errichten und zu betreiben.

4
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Beispiel 2: Stellplatzsatzung der Stadt Offenbach vom 
12.09.2013

§ 6 Größe und sonstige Beschaffenheit der 
notwendigen Stellplätze; Elektromobilität
(1)-(4) (…)
(5) Bei Vorhaben ab einem regulären 
Stellplatzbedarf von 20 Einstellplätzen sollen 
mindestens 25% der Einstellplätze mit einer 
Stromleitung für die Ladung von 
Elektrofahrzeugen versehen werden (…)
(6) (…)

5
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Beispiel 3: Satzung über die örtlichen Bauvorschriften für 
das Gebiet des Bebauungsplanes „Kohlstädter Hart“ und 
Änderung Bebauungsplan „Karl-von-Hahn-Straße“ der 
Stadt Freudenstadt (Baden-Württemberg) vom 18.02.2003

§ 9 Geländeveränderungen (§ 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO BW)
Zur Vermeidung von überschüssigem Bodenaushub  ist die 
Höhenlage der Grundstücke zu erhalten. 
Ausnahmen können in Absprache mit der Baurechtsbe-
hörde zugelassen werden. Eine Ausnahme wird in Aus-
sicht gestellt, soweit Aufschüttungen oder Abgrabungen 
die Höhe des natürlichen Geländes um nicht mehr als 1,00 
m verändern.

6
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Beispiel 4: Satzung der Landeshauptstadt München 
über die Herstellung und Bereithaltung von 
Abstellplätzen für Fahrräder vom 25.07.2012

§ 5 Beschaffenheit der Fahrradabstellplätze
(1)-(2) (…)
(3) Fahrradabstellplätze für die Nutzung
Wohnen sollen mehrheitlich über einen 
Wetterschutz  verfügen. 

7
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Beispiel 5: Örtliche Bauvorschriften der Gemeinde 
Uetze (Niedersachsen) vom 21.09.2000

§ 5 Versickerung auf den Grundstücken
(1) Das auf den Grundstücken von versiegelten oder 
überdachten Flächen anfallende Niederschlagswasser 
ist auf dem jeweiligen Grundstück zu versickern.
(2) Das Niederschlagswasser kann wie folgt versickert 
werden:
• Dezentral: Flächen- bzw. Muldenversickerung über 
die belebte Bodenzone (…)
• Zentral: Drainage- bzw. Sickerschachtversickerung 
(…)
(3) Die Versagungsgründe der Versickerung gem. § 8 
NWG bleiben unberührt.

8
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9

B. Worin besteht das Umweltschutzpotenzial 
örtlicher Bauvorschriften aufgrund von § 81 HBO? 

C. Umweltschutz trotz örtlicher Bauvorschriften? 

D. Fazit

A. Was sind örtliche Bauvorschriften?
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A. Was sind örtliche Bauvorschriften?

→ „örtliche Bauvorschriften“: gesetzliche Bezeichnung in den amtlichen 
Überschriften der Landesbauordnungen aller Flächenländer sowie 
Bremens für auf dem Gebiet des Bauordnungsrechts mögliche Gemein-
desatzungen primär baugestalterischen Inhalts („Gestaltungssatzun-
gen“; typische Regelungsbeispiele sind insofern die Vorgabe der Farbe 
der Dachziegeln und Hausfassaden. Nach der Legaldefinition des 
Begriffs in § 85 I 2 BauO LSA sind „Gestaltungssatzungen“ solche 
örtlichen Bauvorschriften, „die den besonderen Charakter oder die 
Gestaltung des Ortsbildes und der Baukultur regeln“)

→ die Stadtstaaten Berlin und Hamburg übernehmen diese Terminolo-
gie zwar nicht, halten aber Verordnungsermächtigungen mit zumindest 
teilweise vergleichbarem Inhalt bereit 

→ innerhalb des Regelungsregimes: notwendige Differenzierung 
zwischen „isolierten“ und „integrierten“ örtlichen Bauvorschriften
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I. Isolierte örtliche Bauvorschriften

→ einfache Gemeindesatzungen auf bauordnungsrechtlicher Grundlage

→ das Erlassverfahren richtet sich grundsätzlich nach den Vorschriften der 
Bauordnung i.V.m. der jeweiligen Gemeindeordnung, dadurch Vorteil 
gegenüber Bebauungsplanung weil „schlankeres“ Verfahren, da grund-
sätzlich Verzichtbarkeit  einer Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 BauGB) und 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 BauGB), 
Erstellung eines Umweltberichts (§ 2 lit. a) BauGB), Beachtung des 
interkommunalen Abstimmungsgebots (§ 2 II BauGB) und des Entwick-
lungsgebots (§ 8 II BauGB), sowie kein Genehmigungserfordernis nach §
10 II BauGB

→ Ausnahme: Anwendbarkeit von einzelnen BauGB-Verfahrens-Vor-
schriften in Baden-Württemberg, Niedersachsen und auch in Sachsen-
Anhalt (str.)

→ Sonderfall: Zusammengesetztes Rechtsetzungsverfahren gem. § 74 VII 
LBO BW
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II. Integrierte örtliche Bauvorschriften

→ nach § 9 IV BauGB i.V.m. der jeweiligen bauordnungsrechtlichen Bezugsnorm in 
den B-Plan integrierte örtliche Bauvorschriften (str. ist, ob lediglich eine formelle 
Aufnahme in den B-Plan erfolgt (sog. formelle Auffassung), oder es zu einer 
materiellen Aufnahme kommt (sog. materielle Auffassung))

§ 9 IV BauGB: „Die Länder können durch Rechtsvorschriften bestimmen, dass auf 
Landesrecht beruhende Regelungen in den Bebauungsplan als Festsetzungen 
aufgenommen werden können und inwieweit auf diese Festsetzungen die 
Vorschriften dieses Gesetzbuchs Anwendung finden.“ 

→ alle Länder mit Ausnahme von Baden-Württemberg haben derzeit von dieser 
Öffnungsklausel Gebrauch gemacht

→ in Hessen siehe § 81 III 1, 2 HBO: „In den Bebauungsplan können als Festset-
zungen Vorschriften nach Abs. 1 sowie nach § 44 Abs. 1 S. 2 aufgenommen werden. 
§ 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (Anm.: betrifft die ortsübliche Bekanntmachung) 
findet unter Ausschluss der übrigen Vorschriften des Baugesetzbuches auf diese 
Festsetzungen Anwendung.“

→ die Wahl zwischen den beiden Festsetzungsarten örtlicher Bauvorschriften steht 
dabei im pflichtgemäßen Ermessen der Gemeinde (str.); in der Regelungspraxis do-
minieren eindeutig die integrierten örtlichen Bauvorschriften 12
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B. Worin besteht das Umweltschutzpotenzial örtlicher Bauvorschriften 
aufgrund von  § 81 HBO ?

I. Die aktuelle Fassung (seit 03.12.2010)

II. Die Vorgängerfassung (bis 02.12.2010)

Das Gesetz vom 25.11.2010 (GVBl. I S. 429): 

Ersatzlose Streichung von § 81 II HBO (Vorschrift bestimmter Energie- und 
Heizungsarten/Brennstoffverwendungsverbot) 

und

gleichzeitige Aufnahme der „Sicherheitsklausel“ des § 78 VII Ziff. 3 HBO 
(„Satzungen und Bestandteile von Satzungen  nach § 81 Abs. 2 in der bis 
zum 2. Dezember 2010 geltenden Fassung treten am 3. Dezember 2010 
außer Kraft.“)

13
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3. Energie- und Wärmeversorgung

a) Vorschrift bestimmter Heizungsarten: § 81 II Alt. 2 HBO a.F.

„Die Gemeinden können ferner durch Satzung bestimmen, dass im 
Gemeindegebiet oder in Teilen davon die Verwendung bestimmter Brennstoffe 
untersagt wird oder bestimmte Heizungsarten vorgeschrieben werden, wenn dies 
nach den örtlichen Verhältnissen zur Vermeidung von Gefahren, 
Umweltbelastungen oder unzumutbaren Nachteilen oder unzumutbaren 
Belästigungen oder aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit zur rationellen 
Verwendung von Energie geboten ist; danach vorgeschriebene Heizungsarten 
dürfen keine höheren Umweltbelastungen und keinen höheren 
Primärenergieverbrauch verursachen als ausgeschlossene Arten.

14
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aa) Tatbestand

→ Gebotenheit nach den örtlichen Verhältnissen zur Vermeidung von Gefahren, 
Umweltbelastungen oder unzumutbaren Nachteilen oder unzumutbaren Belästigungen (Var. 1)

(P): Gefahrvermeidung, (unzumutbare) Nachteils- oder Belästigungsvermeidung: Nachweis 
(Gefahren-)Zusammenhang zwischen Ausstoß von Treibhausgasen im konkreten 
Gemeindegebiet und der Veränderung des globalen Klimas? Eintritt eines 
Schadensereignisses? Wann? → Vermeidungsbegriff: umweltrechtliches Vorsorgeprinzip? 
Wo? → Erfordernis einer lokalen Vorbelastung? 

(P): Vermeidung von Umweltbelastungen: Sind auch solche Umweltbelastungen erfasst, die 
keinen lokalen Anknüpfungspunkt haben, sondern ihre Ursache z.B. im globalen 
Klimawandel haben?

Besser daher: z.B. § 81 II HBauO: „umfassender Schutz der Umwelt“; § 85 II BremLBO: 
„Gründe der Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere zur rationellen 
Verwendung von Energie, zur Nutzung erneuerbarer Energien oder zur Nutzung von 
Biomasse“

und

→ Keine Verursachung höherer Umweltbelastungen und eines höheren 
Primärenergieverbrauchs als durch ausgeschlossene Arten

(P): Gesamtressourcenbilanz z.B. von Solaranlagen? 15
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oder

→ Gebotenheit [nach den örtlichen Verhältnissen] aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit 
zur rationellen Verwendung von Energie (Var. 2)

(P): „Rationelle“ Energieverwendung → Bezugspunkt für die im Einzelfall 
vorzunehmende Effizienzprüfung?

e.A.: Energieeffizienz einer Heizungsart entscheidend: Reduzierung des Energie-
verbrauchs

a.A.: Verweis auf § 1 I 2 HEnG: „rationelle Verwendung von Energie“ als deren 
„gesamtwirtschaftlich preiswürdige und sichere Erzeugung und Verwendung“

a.A.: Bezugnahme auf den weltweit vorhandenen Energievorrat: Einsparung 
endlicher Primärenergieträger

und

→ Keine Verursachung höherer Umweltbelastungen und eines höheren 
Primärenergieverbrauchs als durch ausgeschlossene Arten

16
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bb) Rechtsfolge: Vorschrift bestimmter Heizungsarten

→ „Heizungsarten“

• keine „Energiearten“, also z.B. Solarthermie aber nicht Photovoltaik (anders: § 85 II Nr. 1 
SaarLBO)

• (P): Versorgung mit Nah- und Fernwärme erfasst? § 19 II HGO als lex specialis?

→ (P): Regelungsobjekt: Neu- und Bestandsbauten? 

• Neubaubereich: grundsätzlich Sperrwirkung durch das EEWärmeG (Arg. e. § 3 IV 
EEWärmeG: „Die Länder können 1. für bereits errichtete öffentliche Gebäude, mit Ausnahme 
der öffentlichen Gebäude des Bundes, eigene Regelungen zur Erfüllung der Vorbildfunktion 
nach § 1a treffen und zu diesem Zweck von den Vorschriften dieses Gesetzes abweichen und 
2. für bereits errichtete Gebäude, die keine öffentlichen Gebäude sind, eine Pflicht zur 
Nutzung von Erneuerbaren Energien festlegen.“

(Rück-)Ausnahme: Festsetzung höherer Mindestflächen für Sonnenkollektoren auch im 
Neubaubereich (Gliederungspunkt I. 1. a) der Anlage „Anforderungen an die Nutzung von 
Erneuerbaren Energien und Ersatzmaßnahmen zum EEwärmeG)

• Altbaubereich: Berücksichtigung des baurechtlichen Bestandsschutzes 17
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b) Brennstoffverwendungsverbot: § 81 II Alt. 1 HBO a.F. 

„Die Gemeinden können ferner durch Satzung bestimmen, dass im 
Gemeindegebiet oder in Teilen davon die Verwendung bestimmter 
Brennstoffe untersagt wird oder bestimmte Heizungsarten vorge-
schrieben werden, wenn dies nach den örtlichen Verhältnissen zur 
Vermeidung von Gefahren, Umweltbelastungen oder unzumutbaren 
Nachteilen oder unzumutbaren Belästigungen oder aus Gründen des 
Wohls der Allgemeinheit zur rationellen Verwendung von Energie 
geboten ist; danach vorgeschriebene Heizungsarten dürfen keine 
höheren Umweltbelastungen und keinen höheren Primärener-
gieverbrauch verursachen als ausgeschlossene Arten.

aa) Tatbestand

wie oben, daher auch die selben Probleme

bb) Rechtsfolge: Verwendungsverbot bestimmter Brennstoffe 18
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4. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen und Anlagenbegrünung: § 81 I 1 Nr. 1 und 
Nr. 5 HBO

a) Äußere Gestaltung baulicher Anlagen

„(1) 1Die Gemeinden können durch Satzung Vorschriften erlassen über 

1.die äußere Gestaltung baulicher Anlagen und Warenautomaten zur Durchführung 
baugestalterischer Absichten oder zur Verwirklichung von Zielen des rationellen Umgangs 
mit Energie und Wasser in bestimmten, genau abgegrenzten bebauten oder unbebauten 
Teilen des Gemeindegebietes; (…),

2.-7. (…)

→ „äußere Gestaltung baulicher Anlagen“: z.B. Dachgestaltung, Fenster, Türen, Baumaterial 
(Dämmstoffe → (P): Sichtbarkeitserfordernis?)

→ (P): trotzdem gestalterische Motive erforderlich? Str., dagegen spricht die Oder-
Verknüpfung in § 81 I 1 Nr. 1 HBO

→ (P): „rationeller“ Umgang mit Energie und Wasser? Effizienz entscheidend?

19
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a) Anlagenbegrünung

„(1) 1Die Gemeinden können durch Satzung Vorschriften erlassen über 

1.- 4. (…)

5. die Begrünung von baulichen Anlagen sowie über die Nutzung, Gestaltung und 
Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen,

6.-7. (…)

→ „Begrünung baulicher Anlagen“: Überzug von Wänden und Dächern mit einer 
„grünen Haut“ 

→ ökologisches Potenzial: z.B. Rückhaltung von Regenwasser und Vorbeugung 
gegen eine Überlastung der Kanalisation, Verdunstungseffekt von gespeichertem 
Niederschlagswasser, Absorption von Sonnenenergie, Verbesserung der Dämm-
wirkung der Gebäudehülle, Ressourcenschonung durch Langlebigkeit von Grün-
dächern, Hereinholen von Natur in die Stadt

→ Problem: Beschädigung von Bauteilen durch Kletterpflanzen wie z.B. Efeu

20
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„(1) 1Die Gemeinden können durch Satzung Vorschriften erlassen über 

1.-4. (…)

5. die Begrünung von baulichen Anlagen sowie über die Nutzung, 
Gestaltung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen,

6.-7. (…)

→ ökologisches Potenzial: z.B. Bepflanzungsgebot von Bäumen und 
Sträuchern und umgekehrt auch Bepflanzungsverbot (z.B. Verhinderung 
der Verschattung von Solarenergieanlagen durch Bäume), Verwendung 
von wasserdurchlässigen Oberflächenmaterialien z.B. bei Pkw-Stellplätzen 
wie etwa Schotterrasen, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster zur 
Förderung der Niederschlagswasserversickerungsfähigkeit 

5. Freiflächengestaltung: § 81 I 1 Nr. 5 HBO

21
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6. Sonstige

a) Stellplätze für Kraftfahrzeuge: § 81 I 1 Nr. 4 Alt. 1 HBO

„(1) 1Die Gemeinden können durch Satzung Vorschriften erlassen über 

1.-3. (…)

4. die Ausstattung, Gestaltung, Größe und Zahl der Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge sowie der Abstellplätze für Fahrräder,

5.-7. (…)

22
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→ „Ausstattung und Gestaltung“: 

Förderung der Elektromobilität durch Verpflichtung zur Schaffung der Voraus-
setzungen für die Einrichtung entsprechender Ladevorrichtungen oder der Lade-
vorrichtungen selbst?

Praxisbeispiel: Novellierung der Stellplatzsatzung der Stadt Offenbach vom 
12.09.2013: 

§ 6 V: „Bei Vorhaben ab einem regulären Stellplatzbedarf von 20 Einstellplätzen 
sollen mindestens 25% der Einstellplätze mit einer Stromleitung für die Ladung 
von Elektrofahrzeugen versehen werden (…)“

(P): Verwendung des Begriffs „sollen“: halbzwingend? Bestimmtheit?

→ „Größe und Zahl“: 

Möglichkeit der mittelbaren Einflussnahme auf die Abnahme des motorisierten 
Individualverkehrs und umgekehrt auf die Zunahme des ÖPNV, Fahrradverkehrs

23
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b) Abstellplätze für Fahrräder: § 81 I 1 Nr. 4 Alt. 2 HBO

„(1) 1Die Gemeinden können durch Satzung Vorschriften erlassen über 

1.-3. (…)

4. die Ausstattung, Gestaltung, Größe und Zahl der Stellplätze für Kraftfahrzeuge 
sowie der Abstellplätze für Fahrräder,

5.-7. (…)

Praxisbeispiel: Satzung der Landeshauptstadt München über die Herstellung und 
Bereithaltung von Abstellplätzen für Fahrräder vom 25.07.2012

§ 5 Beschaffenheit der Fahrradabstellplätze
(1)-(2) (…)
(3) Fahrradabstellplätze für die Nutzung Wohnen sollen mehrheitlich über einen 
Wetterschutz verfügen.

(P): Verwendung des Begriffs „sollen“: halbzwingend? Bestimmtheit?

24
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c) Einfriedungen: § 81 I 1 Nr. 3 HBO

„(1) 1Die Gemeinden können durch Satzung Vorschriften erlassen über 

1.-2. (…)

3. die Gestaltung der Kinderspielplätze, der Lagerplätze, der Camping-, 
Zelt- und Wochenendplätze, der Standflächen für Abfallbehältnisse sowie 
über Notwendigkeit, Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen; hierzu 
können auch Anforderungen an die Bepflanzung gestellt und die 
Verwendung von Pflanzen, insbesondere als Hecken, als Einfriedungen 
verlangt werden,

4.-7. (…)

→ „Einfriedungen“: Sicherung des Grundstücks gegen unbefugtes 
Betreten oder Verlassen, gegen Witterungs- oder Immissionseinflüsse 
sowie gegen Einsichtnahme, z.B. Mauern, Zäune, Hecken

→ ökologisches Potenzial: Durchgrünung des Baugebiets, Förderung 
der Sauerstoffproduktion durch Photosynthese, Nistplätze für Vögel 25
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II. Ausgewählte Beispiele aus anderen Bundesländern

1. Bodenaushub, Regen- und Brauch-/Grauwasserbehandlung: §§ 74 III Nr. 
1 und 2 LBO BW, 84 III Nr. 8 NBauO, 85 II Nr. 2 SaarLBO

2. Energie- und Wärmeversorgung: 

a) negatives Beispiel: § 81 VII BbgBO (Vorschrift einer anteiligen Nutzung 
erneuerbarer Energien) 

b) positives Beispiel: § 85 II BremLBO (Anschluss- und Benutzungs-
zwang/Brennstoffverwendungsverbot)

3. Baumschutz: Art. 81 I Nr. 7 BayBO, § 88 I Nr. 7 LBauO RPF

4. Abstandsflächen: § 81 II BbgBO

26
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C. Umweltschutz „trotz“ örtlicher Bauvorschriften?

I. Der rechtspraktische Konflikt

→ Sonnenkollektoren vs. Baugestaltung (z.B. Dachfarbe, -form, Firstrichtung)

→ Umweltschutz vs. „Denkmalschutz“

→ Sonnenkollektoren vs. Baumschutz (Verschattungswirkung von Bäumen)

II. Der (verfassungs-)rechtliche Konflikt

→ Staatsziel Umweltschutz (Art. 20a GG, 26a, 62 HV) vs. „Gemeindliches 
Selbstgestaltungsrecht“ (Art. 28 II GG, Art. 137 HV)

→ Staatsziel Umweltschutz (Art. 20a GG, 26a, 62 HV) vs. Denkmalschutz (Art. 62 S. 1 
HV)

→ Staatsziel Umweltschutz vs. Staatsziel Umweltschutz?

(P): In Hessen gibt es hier keine verfassungsunmittelbare Schwerpunktsetzung, 
anders z.B. in Art. 141 I 4 BayVerf ( (…) Schutz von Boden, Wasser, Luft (…), 
möglichst sparsamer Umgang mit Energie als (auch) „vorrangige Aufgabe“ von 
Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts)
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III. Mögliche Konfliktlösungsansätze

1. Konfliktlösungsansätze der Satzungspraxis

→ Beschränkung auf bloße „Empfehlungen“ oder „Hinweise“ anstatt imperativer 
Regelungen

→ Eröffnung von Gestaltungsalternativen (z.B. in Bezug auf die Dachfarbe)

2. Konfliktlösungsansätze des (Bauordnungs-)Gesetzgebers

→ „Einzelfalllösungen“: über Abweichungsvorschriften, so z.B. in § 73 I 3 BauO
NRW und § 56 II Nr. 3 LBO BW

→ „Gesamtlösung“: Konfliktregelung bereits innerhalb der EGL zum Erlass 
örtlicher Bauvorschriften, so in § 74 LBO BW n.F.

28
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Beispiel 1: „Einzelfalllösung“ § 73 BauO NRW:

„(1) 1Soweit in diesem Gesetz oder in aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften nichts anderes 
geregelt ist, kann die Genehmigungsbehörde Abweichungen von bauaufsichtlichen Anforderungen 
dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zulassen, wenn sie unter 
Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderungen und unter Würdigung der nachbarlichen 
Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar sind. 2 (…) 3 Unter den Voraussetzungen des 
Satzes 1 sind Abweichungen zuzulassen, wenn sie der Verwirklichung von Vorhaben zur Einsparung 
von Wasser oder Energie dienen. 4 (…). 
(2) (…)“

Beispiel 2: „Einzelfalllösung“ § 56 LBO BW:

(1) (…)

(2) Ferner sind Abweichungen von den Vorschriften in den §§ 4 bis 37 dieses Gesetzes oder 
aufgrund dieses Gesetzes zuzulassen 

1.-2. (…),

3. zur Verwirklichung von Vorhaben zur Energieeinsparung und zur Nutzung erneuerbarer 
Energien,

4. (…),

wenn die Abweichungen mit den öffentlichen Belangen vereinbar sind. 

29
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Beispiel 3: (Neue) „Gesamtlösung“ in Baden-Württemberg: 

Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung vom 11.11.2014 (GBl. S. 501)
u.a. Einfügung eines neuen § 74 I 2 LBO BW: 

„Anforderungen nach Satz 1 Nummer 1, die allein zur Durchführung baugestal-
terischer Absichten gestellt werden, dürfen die Nutzung erneuerbarer Energien 
nicht ausschließen oder unangemessen beeinträchtigen“

Zweck: z.B. Verhinderung des generellen Ausschlusses von Solaranlagen auf 
Dächern

→ (P): nur Baugestaltungsalternative erfasst, nicht z.B. Denkmalschutz

Möglich sollen auch Ausschlüsse von gestalterisch besonders problematischen An-
lagen wie aufgeständerten Solarmodulen, Über-First-Anlagen oder Dachwind-
kraftanlagen durch die Gemeinden bleiben, da hier, so die Gesetzesbegründung, 
keine „unangemessene Beeinträchtigung“ vorliege, soweit z.B. dachintegrierte 
Solaranlagen möglich blieben 

→ (P): unbestimmter Rechtsbegriff der „unangemessenen Beeinträchtigung“ der 
Nutzung erneuerbarer Energien

30
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→ (P): ausdrücklich nur erneuerbare Energien erfasst, also z.B. keine 
Dämmmaßnahmen

Fazit: Bereichsausnahme des § 74 I 2 LBO BW n.F. daher wohl nur eingeschränkt zur 
Konfliktlösung geeignet

3. Außerjuristische Konfliktlösungsansätze

→ technischer Fortschritt, z.B. durch die Entwicklung bunter und/oder effizienterer 
Solarmodule

→ Wandel der gesellschaftlichen Anschauungen, z.B. höhere Akzeptanz von 
Solaranlagen („Energiewende“)
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D. Fazit

→ Hessen hat mit § 81 HBO n.F. nur (noch) eine defizitäre Regelung, die 
aber trotzdem ökologisch nutzbar ist und dabei nach wie vor ein breites 
Spektrum ökologischer Aspekte eröffnet (z.B. rationeller Umgang mit 
Energie und Wasser durch äußere Gestaltung baulicher Anlagen, 
Hereinholen von Natur über Vorgaben an die Anlagenbegrünung, 
Freiflächengestaltung, Gestaltung von Einfriedungen, ökologisches 
Potenzial von Stellplatzsatzungen) 

→ im Gegensatz zu Art. 28 II 1 GG („Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft“) steht Art. 137 HV (Gemeinden als „ausschließliche Träger 
der gesamten örtlichen öffentlichen Verwaltung“ die „jede öffentliche 
Aufgabe übernehmen (können), soweit sie nicht durch ausdrückliche 
gesetzliche Vorschrift anderen Stellen im dringenden öffentlichen 
Interesse ausschließlich zugewiesen sind“) der Verfolgung auch 
überörtlicher („globaler“) Umweltschutzziele dabei nicht im Wege
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→ eine Ausweitung des ökologischen Handlungsspektrums des § 81 HBO durch die 
Freigabe von Regelungszielen und/oder die ausdrückliche Einbeziehung des 
Umweltschutzes 

so etwa in § 84 III NBauO (vor die Klammer gezogen): 

„Um bestimmte städtebauliche, baugestalterische oder ökologische Absichten zu 
verwirklichen oder um die Eigenart oder den Eindruck von Baudenkmalen zu erhalten oder 
hervorzuheben, können die Gemeinden, auch über die Anforderungen des § 9 Abs. 1, 2 und 
4 sowie der §§ 10 und 50 hinausgehend, durch örtliche Bauvorschrift für bestimmte Teile des 
Gemeindegebietes  (…)“ 

wäre gleichwohl wünschenswert, denn eine dezentrale Regelung durch örtliche 
Bauvorschriften stärkt nicht nur die kommunale Rechtsetzungsbefugnis, sondern eröffnet 
gerade darüber die Möglichkeit der Berücksichtigung spezifischer gemeindlicher 
Gegebenheiten im Einzelfall 

→ § 81 HBO erweist sich trotz allem als wertvolle Alternative zur Bauleitplanung, da der 
Erlass (isolierter) örtlicher Bauvorschriften weniger aufwändig, zeitintensiv und damit auch 
weniger kostenträchtig ist 
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Ende
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Die Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung gehören zu den wesentlichen Inhalten eines
Bebauungsplans und sind neben den überbaubaren Grundstücks ächen und den örtlichen Verkehrs ächen
zwingende Voraussetzung für einen quali zierten Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 BauGB. Für die Festlegung von Art
und Maß der baulichen Nutzung gelten ergänzend zum Baugesetzbuch die Bestimmungen der
Baunutzungsverordnung (BauNVO).

Art und Maß der baulichen Nutzung

Art der baulichen Nutzung gemäß dem ersten Abschnitt der Baunutzungsverordnung (§§ 1 bis 15 BauNVO)
Maß der baulichen Nutzung gemäß dem zweiten Abschnitt der Baunutzungsverordnung (§§ 16 bis 21a BauNVO)

Art der baulichen Nutzung
Mit der Festsetzung der Art der baulichen Nutzung für einen bestimmten, abgegrenzten Teil des Geltungsbereichs
wird der Gebietstyp nach den typisierten Baugebiet en der Baunutzungsverordnung festgelegt und damit die jeweils
zulässigen Nutzungsarten, Betriebe und Anlagen. Die Art der baulichen Nutzung tri t eine grundsätzliche Aussage
über die Nutzungsmöglichkeiten von Grundstücken und ist damit zentraler Inhalt eines Bebauungsplans. Die
Beschreibung der Baugebiete und die dort festgelegten zulässigen oder auch ausnahmsweise zulassungsfähigen
Nutzungen werden unmittelbar Bestandteil des Bebauungsplans. Bei Wahrung des Gebietscharakters kann die
Gemeinde den Gebietstyp noch erheblich modi zieren und die unterschiedlichen Baugebiete untereinander
di erenzieren.
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Autor: Hartmut Welters (Prof. Dipl.-Ing., Architekt und Stadtplaner. Mitinhaber des Architektur- und
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Rechtsetzung
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 18. Juli 2021 um 18:55 Uhr durch Seth Cohen (Diskussion | Beiträge).
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Eine gesichtete Version dieser Seite, die am 18. Juli 2021 freigegeben wurde, basiert auf dieser Version.

Unter Rechtsetzung oder Rechtssetzung versteht man die Schaffung von rechtlichen Normen und allgemein verbindlichen Anordnungen, die eine unbestimmte Vielzahl von Fällen regeln,

insbesondere im Wege der Gesetzgebung. Es handelt sich dabei um „vom Menschen gesetzte[s] Recht“[1], auch positives Recht genannt.

In der Rechtsphilosophie wird der menschlichen Rechtssetzung das Naturrecht gegenübergestellt, das unabhängig vom Handeln des Menschen existiere.[2]
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Deutschland [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

Die Gesetzgebung in Deutschland ist im System der demokratischen Gewaltenteilung neben vollziehender Gewalt und Rechtsprechung eine der drei verfassungsmäßigen Staatsgewalten

(Art. 20  Abs. 2 GG).

Es ist zwischen der Rechtsetzung im formellen und jener im materiellen Sinn zu unterscheiden. Die Rechtsetzung im formellen Sinn knüpft an die Gesetzgebungskörperschaft an und bezeichnet

die Rechtsetzung durch demokratisch legitimierte Parlamente auf Bundes- und Landesebene (Bundes- und Landesgesetze). Der Begriff im materiellen Sinn dagegen knüpft an den

Regelungsinhalt an und bezeichnet jede Rechtsnorm mit Allgemeinverbindlichkeit. Dazu zählen neben den Parlamentsgesetzen auch von Verwaltungsorganen erlassene Rechtsverordnungen

wie etwa die StVO und autonome Satzungen, z. B. kommunale Bebauungspläne.

Nicht zur Rechtsetzung zählt die Regelung von konkreten Einzelfällen, beispielsweise durch Verwaltungsakt oder Allgemeinverfügung.

Die Rechtsetzung unterliegt der Normenkontrolle durch die Verwaltungs- und Verfassungsgerichte. Inwiefern Entscheidungen der Judikative selbst auch rechtserzeugend wirken, ist Gegenstand

der wissenschaftlichen Debatte.[3]

Mit dem verwaltungswissenschaftlichen Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung wird die Rechtsetzung im Hinblick auf ihre gewollten und ungewollten Auswirkungen sowie ihr

Zustandekommen im Gesetzgebungsverfahren untersucht. Die Effektivität und Transparenz gesetzlicher Regelungen gehört heute zu den Anforderungen an eine moderne Rechtsetzung.

Die Bundesregierung wird auf den Gebieten des Bürokratieabbaus und der besseren Rechtsetzung durch den Nationalen Normenkontrollrat unterstützt (§ 1  Abs. 2 NKRG).

Schweiz [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

In der Schweiz zeichnet sich das Rechtsetzungsverfahren in Bund, Kanton und Gemeinden durch sehr gut ausgebaute, institutionalisierte und erprobte Partizipationsrechte von Privaten,

Gemeinwesen und Verbänden aus. Wer in welchen Bereichen zur Legiferierung bevollmächtigt ist, ergibt sich zum einen aus dem Subsidiaritätsprinzip der Bundesverfassung (Art. 43a BV) ab

und zum andern aus den einzelnen Kantonsverfassungen. Hierbei ist durch Art. 50 BV gesichert, dass sich die Kanton nicht in die Rechtsetzungskompetenz der Gemeinden einmischen.

Durch die direktdemokratische Tradition der Schweiz sind in manchen Kantonen Möglichkeiten geschaffen worden, dass interessierte Bevölkerungsgruppen eigene, fertig ausgearbeitete

Gesetzesvorlagen oder Anregungen zur Volksabstimmung bringen können.

Neben den Parlamenten von Bund, Kantonen und Städten, sind die Gemeindeversammlungen als eigentliche legislative Kräfte zur Rechtsetzung ermächtigt. Die Exekutiven in Bund, Kantonen

und Gemeinden sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung ebenfalls zur Rechtsetzung ermächtigt. Zudem gelten nach Art. 1 ZGB Gewohnheitsrecht und das Richterrecht als rechtmäßig

gesetztes Recht.

Common Law [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

Im anglo-amerikanischen Rechtskreis erfolgt Rechtsetzung neben gesetzgebenden (gubernative Rechtsetzung) auch durch rechtsprechende (judikative Rechtsetzung) Instanzen, soweit es um

Gesetze im formellen Sinne geht. Hierbei kommt es durch Fallrecht (englisch case law) zu allgemeingültigen Rechtssätzen, die aus Entscheidungen von Gerichten abgeleitet werden, womit den

Gerichten die Aufgabe der Rechtsetzung zukommt.[4]

Unionsrecht [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

Im Recht der Europäischen Union besteht die dogmatische Besonderheit, dass als Rechtsakte auch solche Handlungen bezeichnet werden, die nicht allgemein verbindlich sind. Art. 288

Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) nennt neben Verordnungen, Richtlinien und Beschlüssen auch unverbindliche Empfehlungen und Stellungnahmen.

Insoweit ist auch der Erlass von Einzelakten und unverbindlichen Verlautbarungen formal als Rechtssetzung zu bezeichnen, da auch die Empfehlungen und Stellungnahmen schriftlich fixierte

Ergebnisse eines gesetzlich geregelten Entscheidungsprozesses sind[5] und beispielsweise im Gesetzgebungsverfahren gewisse Rechtswirkungen entfalten. So können bestimmte Rechtsakte,

die eine Empfehlung oder Stellungnahme eines EU-Organs voraussetzen, ohne diese nicht wirksam erlassen werden.

Literatur [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

Winfried Kluth/Günter Krings (Hg): Gesetzgebung: Rechtsetzung durch Parlamente und Verwaltungen sowie ihre gerichtliche Kontrolle. C.F. Müller, 2014, ISBN 978-3-8114-5423-1.

Weblinks [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

Kabinettsbeschluss der deutschen Bundesregierung vom 4. Juni 2014: Arbeitsprogramm Bessere Rechtsetzung 2014

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 43a  und Art. 50

Einzelnachweise [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]
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2. ↑ Klaus F. Röhl, Hans Christian Röhl: Allgemeine Rechtslehre. 3. Auflage, C. Heymanns, Köln [u. a.] 2008, § 34 II, S. 291: „Der Begriff des positiven Rechts erhält seine Bedeutung erst

vor dem Hintergrund des Naturrechts als Gegenbegriff.“

3. ↑ Vgl. M. Payandeh: Judikative Rechtserzeugung. Theorie, Dogmatik und Methodik der Wirkungen von Präjudizien. In: Jus Publicum. Band 265. Mohr Siebeck, Tübingen 2017, ISBN 978-
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SPNV-Aufgabenträger in
Deutschland

ÖPNV-Aufgabenträger
Die ÖPNV-Aufgabenträger sind in Deutschland seit der Regionalisierung und dem Inkrafttreten des Regionalisierungsgesetzes am 27. Dezember 1993 für die Organisation und Finanzierung

des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zuständig. Dies umfasst den öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV) gemäß Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und den

Schienenpersonennahverkehr (SPNV) gemäß Allgemeinem Eisenbahngesetz (AEG). Je nach Bundesland und differenziert nach SPNV und ÖSPV sind diese Funktionen unterschiedlichen

Behörden und Organisationen übertragen,
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Rechtsgrundlagen [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

Das Regionalisierungsgesetz benennt den ÖPNV als Aufgabe der Daseinsvorsorge, welche Behörden diese Aufgabe wahrzunehmen haben, wird durch Landesrecht geregelt. Die Bezeichnung

dieser Behörden als Aufgabenträger entstammt § 8 Absatz 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), das diese von den Ländern zu benennenden Behörden so bezeichnet.[1] In den

Nahverkehrsgesetzen der Länder wird der Begriff nicht nur für die Aufgabenträger des durch das PBefG geregelten ÖSPV, also Busse (im Nah- und Regionalverkehr), Straßenbahnen und U-

Bahnen, sondern auch für den vom PBefG nicht umfassten Schienenpersonennahverkehr (SPNV) verwendet.

Die Aufgabenträger sind gemäß Bundesrecht auch die zuständigen Behörden entsprechend der EU-Verordnung Verordnung (EU) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf

Schiene und Straße. Diese Verordnung regelt die Vergabe von Verkehrsdienstleistungen im öffentlichen Interesse.

Vor 1993 hatten Länder und Kommunen zwar ebenfalls durch ihre Eigentümerfunktionen sowie Zuschüsse und Verlustausgleiche für kommunale und private Unternehmen im Nahverkehr

Aufgaben übernommen, allerdings nicht als institutionalisierte Aufgabenträger und ohne einheitliche Rechtsgrundlage. Sie erhielten mit der Regionalisierung und den darauf aufbauenden

Anpassungen des PBefG und den Landesnahverkehrsgesetzen erstmals die einheitliche Gewährleistungsverantwortung für die Daseinsvorsorge im ÖPNV sowohl hinsichtlich der Planung als

auch der Finanzierung.[2]

Wahrnehmung der Aufgaben [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

In den Landesnahverkehrsgesetzen haben die Bundesländer festgelegt, welche Stellen konkret innerhalb des jeweiligen Landes die Funktion als ÖPNV-Aufgabenträger übernehmen. Die

meisten Länder differenzieren dabei zwischen dem SPNV und dem ÖSPV. Während die Aufgabenträgerfunktion für den ÖSPV in allen Flächenländern einheitlich den Landkreisen bzw. Kreisen

und kreisfreien Städten zugeordnet ist, liegt sie im SPNV je nach Bundesland in unterschiedlichen Händen. Einige Länder haben diese Aufgabe selber, in der Regel in Form von

Landesverkehrsgesellschaften übernommen, andere haben die Aufgabe analog zum ÖSPV der kommunalen Ebene zugeordnet, allerdings in allen Fällen mit der Maßgabe, diese in

Zusammenschlüssen in Form von kommunalen Zweckverbänden oder Verkehrsverbünden zu übernehmen.

SPNV-Aufgabenträger [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

In den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Saarland,

Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen wird die Funktion als SPNV-Aufgabenträger durch die Länder selbst oder durch eine landeseigene

Gesellschaft wahrgenommen. Berlin und Brandenburg bedienen sich des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg als gemeinsamer Verbundgesellschaft,

bleiben aber formal selbst die Aufgabenträger. In Baden-Württemberg und Niedersachsen ist der SPNV in den Großräumen Stuttgart und Freiburg bzw.

Hannover und Braunschweig kommunalen Zweckverbänden zugeordnet, die Landesgesellschaften sind lediglich für die Landesteile außerhalb der

Großräume zuständig. Generell kommunalen Zweckverbänden zugeordnet ist der SPNV in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen.

Alle 27 bundesdeutschen SPNV-Aufgabenträger sind in der Bundesarbeitsgemeinschaft Schienenpersonennahverkehr (BAG-SPNV) organisiert. Die

BAG-SPNV vertritt die Interessen ihrer Mitglieder in regional übergreifenden Angelegenheiten und koordiniert und bündelt Verfahren mit den

Eisenbahnverkehrsunternehmen. Weitere Arbeitsschwerpunkte der BAG-SPNV sind der Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern, die

gemeinsame Konzeptentwicklung und die Abstimmung von Verhandlungsstrategien.

ÖSPV-Aufgabenträger [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

Der ÖSPV (Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen) ist in allen Bundesländern der kommunalen Ebene zugeordnet. In der Regel wird die Funktion durch die jeweiligen Stadt- und

Kreisverwaltungen übernommen. Teilweise können – ohne dass die grundsätzliche Zuordnung der Aufgabe berührt wird – regionale Busverkehre durch die SPNV-Zweckverbände bzw.

Verkehrsverbünde übernommen werden, die Kommunen selbst übernehmen dann lediglich für ihre lokalen Verkehrsangebote die entsprechenden Aufgaben. Möglich ist dies beispielsweise in

Rheinland-Pfalz[3] und in Hessen.[4] In Hessen sind zudem auch kreisangehörige Gemeinden über 50.000 Einwohner Aufgabenträger. Eine weitere hessische Besonderheit ist die Möglichkeit,

die Aufgabenträgerfunktionen auf lokaler Ebene auf Lokale Nahverkehrsgesellschaften zu übertragen.[5] Verschiedene Bundesländer haben die Möglichkeit geschaffen,

Aufgabenträgerfunktionen ganz oder teilweise auf kreisangehörige Kommunen zu übertragen, so etwa Bayern[6] und Brandenburg.[7]

Unabhängig von den jeweiligen gesetzlichen Grundlagen in den Bundesländern haben sich auch außerhalb Hessens verschiedene Aufgabenträger dazu entschlossen, die Regiefunktionen,

insbesondere Planung, Vergabe und Controlling, auf den lokalen Nahverkehrsgesellschaften vergleichbare eigenständige Managementgesellschaften auszulagern und sie nicht innerhalb der

Verwaltungen wahrzunehmen. In diesem Drei-Ebenen-Modell verbleibt als Funktion im Wesentlichen die Formulierung von Zielvorgaben hinsichtlich der Daseinsvorsorge und die Aufsicht über

die Managementgesellschaft beim Aufgabenträger.[8] Das beauftragte Verkehrsunternehmen übernimmt die Leistungserstellung, also die Erbringung der konkreten Verkehrsangebote.

Die Aufgabenträger des Straßenpersonennahverkehrs arbeiten bislang nur informell unter dem Dach der kommunalen Spitzenverbände in einer gemeinsamen BAG ÖPNV zusammen.[9]

Aufgaben [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

Die bundesdeutschen ÖPNV-Aufgabenträger sind zum einen als Gewährleistungsverantwortliche für die Sicherstellung eines ausreichenden ÖPNV-Angebots im Sinne der Daseinsvorsorge

zuständig. Zum anderen sind sie entsprechend der EU-VO 1370/2007 zuständig für die Vergabe und den Abschluss entsprechender öffentlicher Dienstleistungsaufträge.

Die Sicherstellung der Daseinsvorsorge wird in den meisten Landesnahverkehrsgesetzen als freiwillige Aufgabe definiert, lediglich Hessen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind Ausnahmen.[10]

Den Aufgabenträgern bietet der unbestimmte Begriff der Daseinsvorsorge aber einen weiten Ermessensspielraum, innerhalb dessen sie das ausreichende Angebot im Sinne der

Daseinsvorsorge festlegen können. Das entsprechende Planungsinstrument zur Konkretisierung dessen, was als ausreichende Bedienung angesehen wird, ist der Nahverkehrsplan, der in fast

allen Landesgesetzen als Pflichtaufgabe benannt ist. Die Sicherstellung dieses Angebots umfasst in allen Nahverkehrsgesetzen nicht nur das Fahrplanangebot und die Tarife, sondern auch

Aspekte wie Umweltverträglichkeit, Fahrzeuge, Barrierefreiheit oder die Gestaltung der Infrastruktur. Dementsprechend fordern die Nahverkehrsgesetze die Berücksichtigung dieser Aspekte in

den regelmäßig aufzustellenden Nahverkehrsplänen.

Die zweite wesentliche Aufgabe ist die Bestellung der entsprechenden Verkehrsleistungen, soweit kein Verkehrsunternehmen bereit ist, diese eigenwirtschaftlich zu erbringen. Dieses

Bestellerprinzip ist zuletzt durch die EU-VO 1370/2007 verankert worden. Im SPNV ist dies der Regelfall und wird über die Regionalisierungsmittel vom Bund finanziert. Alleine durch

Unternehmen mit Fahrgelderlösen finanzierte SPNV-Leistungen sind zwar theoretisch möglich, jedoch in der Praxis nicht bekannt.[11] Im ÖSPV hat gemäß PBefG die eigenwirtschaftlich erbrachte

Leistung Vorrang. Soweit ein Aufgabenträger diese jedoch, gemessen an den von ihm im Nahverkehrsplan definierten Standards als nicht ausreichend bewertet, hat er die Möglichkeit, über

einen entsprechenden Dienstleistungsauftrag diese Verkehrsleistungen zu bestellen. Darüber hinaus können Aufgabenträger gemäß der EU-Verordnung noch über eine allgemeine Vorschrift

Höchsttarife für bestimmte Fahrgastgruppen oder alle Fahrgäste vorgeben und einen entsprechenden finanziellen Ausgleich für die Verkehrsunternehmen regeln. Nicht davon umfasst sind

allerdings Tarifermäßigungen für Schüler- und Auszubildendenverkehre nach § 45a PBefG und § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) sowie Ausgleichszahlungen für die Beförderung

Schwerbehinderter gemäß SGB IX.
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beiden Fällen muss bei PBefG-Verkehren jedoch durch rechtzeitige Vorabbekanntmachung anderen Unternehmen die Möglichkeit eingeräumt werden, diese eigenwirtschaftlich, also ohne Co-

Finanzierung durch die Aufgabenträger, zu erbringen. Erst wenn kein Unternehmen einen entsprechenden Genehmigungsantrag stellt, ist eine Vergabe und Finanzierung zulässig.

Voraussetzung sind vorab festgelegte und transparente Ausgleichsparameter.

ÖPNV-Gesetze der Länder [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

Gemäß den einleitend geschilderten Rechtsgrundlagen haben die 16 deutschen Bundesländer Mitte der 1990er Jahre Gesetze über den öffentlichen Nahverkehr, meist einfach ÖPNV-Gesetz

verabschiedet. Das Berliner ÖPNV-Gesetz von 1995 ist mit Inkrafttreten des Berliner Mobilitätsgesetzes 2018 in dessen zweiten Abschnitt aufgegangen.

Bayern: Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1996, zuletzt geändert am 26. März 2019

Berlin: Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mobilitätsgewährleistung (Mobilitätsgesetz)  vom 5. Juli 2018

Brandenburg: Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg (ÖPNV-Gesetz – ÖPNVG)  vom 26. Oktober 1995, zuletzt geändert am 14. März 2014

Hessen: Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG)  vom 1. Dezember 2005, zuletzt geändert am 29. November 2012

Niedersachsen: Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG)  vom 28. Juni 1995, zuletzt geändert am 3. Mai 2017

Siehe auch [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

Liste der Aufgabenträger im ÖPNV

Literatur [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

Sibylle Barth: Regionalisierungsgesetz des Bundes und ÖPNV-Gesetze der Länder. In: Hubertus Baumeister (Hrsg.): Recht des ÖPNV, DVV Media Group, Hamburg 2013, ISBN 978-3-7771-

0455-3, S. 235–450

Jan Werner: Verkehrsgewerberecht. In: Hubertus Baumeister (Hrsg.): Recht des ÖPNV, DVV Media Group, Hamburg 2013, ISBN 978-3-7771-0455-3, S. 459–755

Einzelnachweise [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten ]

1. ↑ Sibylle Barth: Regionalisierungsgesetz des Bundes und ÖPNV-Gesetze der Länder. S. 291.

2. ↑ Sibylle Barth: Regionalisierungsgesetz des Bundes und ÖPNV-Gesetze der Länder. S. 238.

3. ↑ NVG Rheinland-Pfalz § 6 Absatz 9

4. ↑ Sibylle Barth: Regionalisierungsgesetz des Bundes und ÖPNV-Gesetze der Länder. S. 337.

5. ↑ ÖPNVG Hessen, § 6 Absatz 1

6. ↑ BayÖPNVG Artikel 9

7. ↑ ÖPNVG Brandenburg, § 3 Absatz 3a

8. ↑ Volker Eichmann et al.: Umweltfreundlicher, attraktiver und leistungsfähiger ÖPNV – ein Handbuch.  Kurzfassung, Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes, Berlin 2005. S. 16,

abgerufen am 16. Juli 2015.

9. ↑ Bundesarbeitsgemeinschaft der ÖPNV-Aufgabenträger

10. ↑ Sibylle Barth: Regionalisierungsgesetz des Bundes und ÖPNV-Gesetze der Länder. S. 341.

11. ↑ Sibylle Barth: Regionalisierungsgesetz des Bundes und ÖPNV-Gesetze der Länder. S. 318.
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Neigungswinkel die besten Erträge aus Ihrer Anlage herausholen und wann dies

überhaupt erforderlich ist, lesen Sie hier.

Dieser Artikel wurde von
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MEISTGELESENE ARTIKEL Sonne im rechten Winkel auf die Photovoltaikmodule trifft. In der Praxis spielen

jedoch noch weitere Faktoren eine wichtige Rolle dabei, wie effektiv Ihre Anlage

arbeitet und wie viel Strom produziert wird:

Standort: Je näher ein Standort am Äquator liegt, umso höher ist der Sonnenstand.

Die Unterschiede machen sich bereits innerhalb Deutschlands bemerkbar. Deshalb

sind für den Norden des Landes steilere Dachneigungen, für den Süden flachere

optimal.

Jahreszeit: Der Einstrahlungswinkel der Sonne ist mit 60 Grad im Sommer deutlich

steiler als im Winter (20 Grad). Da 75 % der Erträge in den Sommermonaten erzielt

werden, wird der optimale Neigungswinkel der Solarmodule danach berechnet.

Ausrichtung: Als ideal gilt eine Ausrichtung der Solarmodule direkt nach Süden.

Allerdings hat sich mittlerweile in der Praxis erwiesen, dass auch größere

Abweichungen von der Südausrichtung den Ertrag nur in geringem Ausmaß

reduzieren.

Mit moderner Photovoltaik-Technologie kann heute für fast jedes Dach die richtige

Anlage mit guten Erträgen konzipiert werden.

Hier finden Sie ein passendes Video zum Thema über die Plattform Youtube. Sofern Sie

das Video ansehen möchten, ist eine Einwilligung notwendig, da Google eigene Cookies

auf Ihrem Endgerät setzt. Mehr dazu finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

Die optimale Dachneigung

In Deutschland ist eine Dachneigung von 30 bis 35 Grad optimal für wirtschaftliche

Erträge Ihrer Photovoltaik-Anlage. Ist die Anlage direkt nach Süden ausgerichtet,

wirken sich auch größere Abweichungen vom idealen Neigungswinkel nur geringfügig

aus, die Verluste bewegen sich im mittleren einstelligen Prozentbereich. Je weiter die

Ausrichtung von der Südrichtung abweicht, umso gravierender wirkt sich eine zu steile

Dachneigung aus. Das bedeutet: Je mehr Ihre Anlage nach Osten oder Westen

ausgerichtet ist, umso flacher sollte die Neigung sein.

Neigung durch Aufständerung optimieren für Photovoltaik

Bei der Installation einer Photovoltaikanlage ist nicht allein die Dachneigung wichtig,

sondern vielmehr die Neigung der Solarmodule. Bei Schrägdächern sind beide

Neigungswinkel erst einmal gleich, weil die Module meistens parallel zum Dach

montiert werden. Durch eine entsprechende Aufständerung kann eine zu flache

Neigung des Daches ausgeglichen werden. Dabei richtet die Metallkonstruktion die

Module entsprechend der optimalen Neigung auf. Bei Flachdächern werden die

Module grundsätzlich durch ein Metallgestell auf den optimalen Neigungswinkel

aufgestellt, um die fehlende Neigung des Daches auszugleichen.

Aufständerung auf Schrägdächern

Als Alternative zur parallelen Montage der Solarmodule zum Schrägdach gibt es zwei

Möglichkeiten der Aufständerung:

Müssen nur kleine Differenzen im Bereich von 5 bis 7 % ausgeglichen werden,

können die Solarmodule mit Trapezblechen aufgeständert werden. Die Befestigung

der Module erfolgt über Trapezblechschellen.

Größere Neigungswinkel lassen sich über Dreieckstützen realisieren. Für die nötige

Stabilität werden die Stützen durch querverlaufende Montageträger verstärkt.

Aufständerung auf Flachdächern

Auf das Flachdach werden Stützensysteme im gewünschten Winkel montiert, die die

Solarmodule aufnehmen. Ist eine hohe Windlast zu erwarten, kommen

Aufständerungen mit Rückwandverkleidung zum Einsatz.

Tipp: Bei begrünten Flachdächern werden Stützen mit erhöhter Bodenfreiheit

verwendet, um ausreichend Distanz zwischen Solarmodul und Bewuchs zu

gewährleisten.

Aufständerung auf Garagen oder Carports

Kosten einer Photovoltaikanlage

Einspeisevergütung bei Photovoltaikanlagen

Photovoltaik Rechner

Ist mein Photovoltaikangebot zu teuer?

Förderung für Photovoltaikanlagen

Förderung für Stromspeicher

Eigenverbrauch Photovoltaik durchrechnen

Stromspeicher durchrechnen

Wo soll die Photovoltaikanlage
installiert werden?
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WEITER

 JETZT YOUTUBE VIDEO LADEN

Süddächer haben meistens die optimale Ausrichtung

Die meisten Schrägdächer eignen sich bei weitgehender Ausrichtung

nach Süden auch für Photovoltaikanlagen. Je stärker die Ausrichtung

vom Süden abweicht, umso größer sind die Effekte unpassender

Neigungswinkel.
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Für diese Dächer sind einzelne Module mit integriertem, ausklappbarem oder starrem

Dreiecksrahmen erhältlich. Um eine optimale Neigung zu erzielen, sollten die Rahmen

flexibel anpassbar sein.

Nachführsysteme für Photovoltaikanlagen

Mit einem Nachführsystem lässt sich der optimale Neigungswinkel wie auch die

Ausrichtung der Solarmodule an die Jahreszeit anpassen. Die Systeme sorgen dafür,

dass sich die Solarmodule in ihrer Ausrichtung über das Jahr hinweg der Sonnenbahn

angepasst. Ein entsprechendes Nachführsystem kann ein- oder zweiachsig sein und

so die Module vertikal und/ oder horizontal drehen.

Nachführsysteme bestehen aus beweglichen Gestellen, die über Motoren die

Solarmodule optimal ausrichten. Dies geschieht über eine Steuerung. Man

unterscheidet dabei astronomische Steuerungen, die den errechneten Sonnenstand

der Jahres- und Tageszeit am Standort zugrunde legen und die Sensorsteuerung, bei

der ein Einstrahlungssensor nach der optimalen Strahlung sucht und Module

entsprechend bewegt. Besonders in Regionen mit sehr wechselhaften

Witterungsbedingungen liefern sensorgesteuerte Nachführsysteme die besten

Ergebnisse.

Einachsige Nachführsysteme sind in einer Richtung beweglich – also entweder

horizontal zur Optimierung der Ausrichtung oder vertikal zur Optimierung der

Dachneigung.

Zweiachsige Nachführsysteme passen die Solarmodule sowohl in Ihrer Neigung als

auch in Ihrer Ausrichtung an den Sonnenstand an und stellen damit bei jedem

Wetter und zu jeder Jahreszeit optimale Stromerträge sicher.

Mit einem Nachführsystem kann der Ertrag Ihrer Photovoltaikanlage um bis zu 40 %

Prozent verbessert werden. Allerdings sind diese Systeme teuer und aufwendig zu

warten, eine Photovoltaikanlage mit Nachführsystem kostet bis zu 35 % mehr. Im

Vergleich zu den hohen Kosten für Photovoltaik ist ein solches System nicht in jedem

Fall lohnenswert. Deshalb sollten Sie genau prüfen, ob sich diese Investition für Ihre

PV-Anlage lohnt. In Deutschland und ganz Mitteleuropa gibt es außerdem einen

hohen Anteil an diffuser Sonneneinstrahlung, sodass auch bei nicht immer optimaler

Dachneigung und Ausrichtung ein guter Stromertrag erzielt wird. Der Einfluss von

Verschattung auf den optimalen Ertrag ist grundsätzlich höher einzuschätzen als der

Einfluss der Dachneigung.

Eine optimale Installation sollten Sie immer einem Fachbetrieb überlassen. Dieser

berät Sie auch über die Notwenigkeit und Wirtschaftlichkeit eines

Nachführsystems. Weitere Informationen zum Einfluss der Himmelsrichtung finden

Sie im Beitrag über Photovoltaik und Dachausrichtung.

Wie kann ich die Neigung meines Dachs berechnen?

Um Ihre Dachneigung zu berechnen, messen Sie von einem beliebigen

Punkt aus die Länge und Höhe für ein rechtwinkliges Dreieck aus, am

einfachsten geht dies in einem begehbaren Dachboden mit direktem

Zugang zur Dachschräge. Für ein konkretes Ergebnis ist die

Einhaltung des rechten Winkels entscheidend, diesen legen Sie zum

Beispiel mit einer Wasserwaage oder einem Winkelmesser fest.

Anschließend berechnen Sie aus den Maßen den Winkel zwischen

Gerade (Geschossdecke) und Dachschräge mit dem Satz von

Pythagoras (a²+b²=c²) und der Sinusfunktion Ihres Taschenrechners.

Lohnt sich ein Nachführsystem für meine private
Photovoltaikanlage?

Nachführsysteme sind in der Regel umso wirtschaftlicher, je größer

die PV-Anlage ist. Für private Anlagen auf einem annähernd nach

Süden ausgerichteten Dach und der Neigung von 30 bis 35 % ist ein

Nachführsystem in vielen Fällen eine verzichtbare Investition.

Was ist die diffuse Sonneneinstrahlung?

Dies ist der Anteil der Sonnenstrahlen, die nicht direkt von der Sonne

auf die Erde strahlt, sondern durch Einstrahlwinkel, Wolken,

Luftfeuchtigkeit und Luftverschmutzung gestreut wird. Die

Solarmodule können auch aus der Diffus-Strahlung Strom erzeugen.

Auf welchen Neigungswinkel beziehen sich die
Ertragsangaben der PV-Anlagenhersteller?

Die Ertrags- und Leistungsangaben der Hersteller beziehen sich
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Erfahrungen & Fragen zum Thema Photovoltaik

Kombination von Nachtspeicherheizung und Solaranlage

Ist eine Solaranlage bei Nachtstromspeicherheizung möglich und sinnvoll bei ca. 10.000 KWh

Stromverbrauch?

Antwort eines Haus&Co Experten

Ja, das kann eine sinnvolle Kombination sein - besonders, wenn Sie bei der

Elektroheizung bleiben wollen. Sie benötigen auf jeden Fall einen Solarstromspeicher - da

Sie den Strom dann tagsüber erzeugen, wenn die Nachtspeicherheizung gerade nicht

vorheizt. Generell ist der Eigenverbrauch - dank sinkender Einspeisevergütung - stark in

den Fokus gerückt. Da Solarstromspeicher auch aktuell noch von der KfW gefördert

werden, würde ich da auf jeden Fall einmal ein Angebot anfragen. 

Sie können sich das hier einmal kalkulieren (da ich keine Angaben zur verfügbaren

Dachfläche habe): https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/kosten

Erfahrungen mit der Stromcloud?

Ich plane den Bau einer PV Anlage und habe von der Stromcloud gehört. Daher meine Frage:

Kann ich auch nur die Cloud buchen? Eine PV Anlage habe ich ja schon bzw. plane / kaufe ich

gerade. Gibt es sonst Erfahrungen mit der Stromcloud?

Antwort von energie-konzept24 GbR

Die Firma Sonnen und Senec bieten die Cloud aktiv an.

Wenn Sie die Cloud nutzen möchten brauchen Sie den Speicher der jeweiligen Firma.

Von Sonnen würde ich generell abraten da die Firma darauf bedacht ist einen hohen

Ajtienweet zu erreichen um beim

Börsengang ordentlich Kasse zu machen. Ich bezweifle nur ob das für die Kunden

nachhaltig ist und ob die Garantiezeiten

eingehalten werden.

Wenn Sie sich unbedingt eine Cloud leisten möchten, nehmen Sie Senec.

Generell kann ich Ihnen nur raten genau zu rechnen!

Die Berechnungen die wir mit beiden Anbietern vollzogen haben waren negativ.

Ich habe bis jetzt keine Berechnung gesehen wo der Kunde einen Vorteil hatte.

Gerne erkläre ich Ihnen die List und Tücken, die Sie im normalen Angebot nur sehr

schlecht erkennen.

Mein Rat - Batterrie etwas größer als Ihr Verbrauch und auf jedenfall größer als Ihre PV

Anlage.

Beispiel : 5 KWp PV Anlage dann 8 oder 9 KW Speicher !

Erfahrungen mit Solarziegeln von autarq

Haben Sie Erfahrung mit Solarziegeln der Firma autarq / Berlin? Wir interessieren uns für

Solarziegel und wüssten gerne mehr über Vor- / Nachteile und technische Umsetzung.

Antwort von ENPLA GmbH

immer auf eine optimale Dachneigung sowie die optimale

Ausrichtung der Solarmodule bei idealer Wetterlage. Weichen diese

Parameter ab, verändert sich auch der Ertragswert Ihrer Anlage.

WEITERLESEN ZUM THEMA "DACHARTEN EIGNUNG"
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Hallo,

Ja wir haben Erfahrung mit den Solarziegeln von Autarq.

Referenzen können Sie bei uns besichtigen. Für weitere Fragen und eine Berstung

kontaktieren Sie uns einfach!

ENPLA GmbH, 88630 Pfullendorf.

WEITERE ARTIKEL

SIE HABEN EINE FRAGE?

Experten und Fachbetriebe beantworten kostenlos Ihre Fragen zum Thema Solaranlagen

IMMER ZUERST INFORMIERT

Haus&Co Newsletter

Ihre E-Mail Adresse

Mit der Anmeldung für unseren Newsletter, erklären Sie sich damit einverstanden, regelmäßig von uns per E-Mail Informationen rund um die Themen Heiztechnik, Solaranlagen & Handwerk zu
erhalten. Sie können sich jederzeit wieder von unserem Newsletter abmelden. Nähere Informationen zur Abmeldung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Anzahl Abonnenten: 27771

SERVICE

Corona-Checkliste für Solarteure & Endkunden

Anmeldung für Fachbetriebe

Partnerprogramm

Onlinewerbung

Branchenverzeichnis

AGB

Datenschutzbestimmungen

Impressum

INFORMATION

Angebote einholen

Photovoltaik Rechner

Angebote vergleichen

THEMEN

Solaranlagen

Photovoltaik

Wallbox

Stromspeicher

PV-Rechner

Solarthermie

Angebote einholen

UNTERKATEGORIEN

Photovoltaik Kleinanlagen

Photovoltaik Großanlagen

Photovoltaik Module

Wechselrichter für Photovoltaik

EIGENE FRAGE STELLEN

Stromspeicher Förderung 2021 von KfW und Bundesländern

Stromspeicher: Einfach Strom speichern

Sind Verschattungselemente förderfähig nach EEG? Photovoltaik-FAQ

Galopprennbahn eine bauliche Anlage und förderfähig nach EEG? - PV-FAQ

Anmeldung bei Bundesnetzagentur im Zuge der Inbetriebnahme? - PV-FAQ

Powerwall Tesla – Stromspeicher für ein Haus

Eigenverbrauch mit Elektroheizung erhöhen - Angebote einholen

Viessmann Vitocharge Stromspeicher: 2,5 bis 30 kWh

Solarspeicher Rechner: Verbauch, Kosten, Einnahmen

Photovoltaik Kredit: Darlehen für eine Photovoltaikanlage im Vergleich

JETZT FRAGE STELLEN

Aktuelle Tipps und Trends

Innovationen, Tools & Rechner

Neues zu Förderungen und Gesetzen

JETZT ANMELDEN

Solarfachbetrieb finden per 
Tel: 040 / 299960927 

Wir setzen standardmäßig nur technisch notwendige Cookies. Mit Ihrer Erlaubnis können wir die Nutzererfahrung auf unserer Webseite für Sie verbessern und Anzeigen für Sie personalisieren ( Remarketing ). Sie können diese
Entscheidung jederzeit ändern. Impressum | Datenschutz

 

https://www.solaranlagen-portal.com/impressum
https://www.solaranlagen-portal.com/datenschutzbestimmungen
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/stromspeicher/foerderung
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/stromspeicher
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/faq/einspeiseverguetung-verschattungselemente
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/faq/einspeiseverguetung-galopprennbahn
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/faq/anmeldung-bundesnetzagentur-zur-inbetriebnahme
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/stromspeicher/tesla-powerwall
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/elektroheizung-angebote
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/stromspeicher/viessmann-vitocharge
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/solarspeicher-rechner
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/finanzierung/kredit
https://www.solaranlagen-portal.com/datenschutzbestimmungen
https://www.solaranlagen-portal.com/
https://datenschutz-mit-siegel.de/daa_493221/
https://www.facebook.com/solarcontact/
https://twitter.com/solarticker?lang=de
https://www.solaranlagen-portal.com/solar/corona-checkliste-handwerk-hausbesitzer
https://www.solaranlagen-portal.com/firmenregistrierung
https://www.solaranlagen-portal.com/partnerprogramm
https://www.solaranlagen-portal.com/werbung
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/firmen
https://www.solaranlagen-portal.com/agb
https://www.solaranlagen-portal.com/datenschutzbestimmungen
https://www.solaranlagen-portal.com/impressum
https://www.solaranlagen-portal.com/solar/fachbetriebe-finden
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik-rechner
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/angebotsvergleich
https://www.solaranlagen-portal.com/faq
https://www.solaranlagen-portal.com/solar
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik
https://www.solaranlagen-portal.com/wallbox
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/stromspeicher
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik-rechner
https://www.solaranlagen-portal.com/solarthermie
https://www.solaranlagen-portal.com/solar/fachbetriebe-finden
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/anlage
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik-grossanlage
https://www.solaranlagen-portal.com/solarmodule
https://www.solaranlagen-portal.com/wechselrichter
tel://2.151.253.223


© 2021 DAA GmbH
Häufig gestellte Fragen

ABLEHNEN EINVERSTANDEN

 

https://www.facebook.com/solarcontact/
https://twitter.com/solarticker?lang=de
https://www.solaranlagen-portal.com/faq


Suche

ABO S H O P A K A D E M I E JOBS M E H R ▾ E-PAPER A U D I O APPS ARCHIV M E R K L I S T E A N M E L D E N

Politik Gesellschaft Wirtschaft Kultur ▾ Wissen Gesundheit ▾ Digital Campus ▾ Green Arbeit ZEITmagazin ▾ mehr ▾

A N Z E I G E

Landtag

Grünen-Programm sieht
Klimaschutz als
kommunale Pflicht vor

9. Oktober 2020, 16:15 Uhr Aktualisiert am 9. Oktober 2020, 16:18 Uhr Quelle: dpa

Mainz (dpa/lrs) - Klimaschutz wird zur Pflichtaufgabe der Kommunen

und erneuerbare Energien, Öko-Landwirtschaft, Radwege, öffentlicher

Nahverkehr sowie Ganztagsschulen deutlich ausgeweitet: Das sind die

Schwerpunkte des Programmentwurfs der rheinland-pfälzischen

Grünen für die Landtagswahl am 14. März. Schottergärten wollen die

Grünen mit Blick auf den Artenschutz bei Neubauten verbieten,

Jobtickets für viel mehr Beschäftigte möglich machen und die E-

Mobilität insbesondere bei Lastenrädern finanziell - mit Gutscheinen -

unterstützen. Die nächsten fünf Jahre seien entscheidend, um die

Klimakrise zu bekämpfen, sagte der Landtagsfraktionsvorsitzende

Bernhard Braun, der auf Platz zwei der Landesliste kandidiert am Freitag

in Mainz.

Bis 2030 soll der Strom vollständig aus

erneuerbaren Energien kommen. Dafür

müsse die Leistung der Windenergie

verdoppelt und die der Photovoltaik

verdreifacht werden. Deshalb streben die

Grünen auch eine Solar-Pflicht für Neubauten

an. Eine Wasserstoffstrategie soll den auch in

der Industrie begehrten grünen Wasserstoff

aus erneuerbaren Energien voran treiben.

Gründer sollen mit Stipendien und Darlehen

unterstützt werden. Renaturierung und der naturnahe Waldbau sind

weitere Schwerpunkte.

Der Anteil des öffentlichen Nahverkehrs soll von derzeit 8 auf 20 Prozent

steigen und im ganzen Land sollen «Mobilitätspunkte» entstehen, an

denen Räder, E-Car-Sharing, ÖPNV und Park+Ride gebündelt werden.

Das Tempo des Radwegeausbaus soll verdoppelt werden.

Den Anteil der Öko-Landwirtschaft wollen die Grünen bis 2030 von gut

10 auf 30 Prozent steigen. In Kitas und Schulen soll es ein gesundes,

warmes Mittagessen geben. «Mindestens 30 Prozent ökologisch und 50

Prozent regional», sagte Spitzenkandidatin und Familienministerin Anne

Spiegel. «Die kostenfreie Schulbuchausleihe wollen wir für

einkommensschwache Familien auf Computer und Tablets ausweiten.»

Die Orientierungsstufe in Klasse 5 und 6 soll zwischen Gymnasien und

Realschule Plus besser verzahnt werden. Die Grünen wollen auch mehr

Integrierte Gesamtschulen. Das Wahlalter soll auf 16 gesenkt und ein

Jugendbeirat auf Landesebene eingerichtet werden.

Das Programm sei aus mehr als 350 Vorschlägen digital erarbeitet

worden, sagte Spiegel. Bis 31. Oktober können noch Änderungsanträge

eingereicht werden. Verabschiedet werden soll das Wahlprogramm am

14. und 15. November bei einem Parteitag in Idar-Oberstein. Wahlziel
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der Grünen sei es, dass «kein Weg einer Regierungsbildung an uns

vorbei geht», sagte Spiegel. «Wir werden für jede Stimme kämpfen.» Die

Zahl der Mitglieder sei seit der Landtagswahl 2016 um rund 50 Prozent

auf 4685 gestiegen.

 Hinweis

Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur
(dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und
formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.
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Abschlussbericht	der	Wissenschaftlichen	Begleitforschung	im	
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Das	Projekt	e‐Quartier	und	die	wissenschaftliche	Begleitforschung	
(Allgemeiner	Einleitungstext	der	HCU,	Fachbereich	USIP)	

Projekthintergrund	

Das  Verbundvorhaben  e‐Quartier  Hamburg,  vom  Bundesministerium  für  Verkehr  und  digitale 

Infrastruktur  im Rahmen des Programms  „Modellregionen  für Elektromobilität“ gefördert, verfolgt 

den  Ansatz,  elektromobile  Carsharing‐Angebote  sowohl  im  Bestand  als  auch  im  Neubau  zu 

integrieren.  In  zehn Quartieren  im Hamburger Stadtgebiet werden durch  zwei Carsharing‐Anbieter 

Elektrofahrzeuge  im  stationsbasierten Carsharing angeboten. Zudem werden an vier Standorten  in 

der Metropolregion  Hamburg  E‐Fahrzeuge  als  Poolfahrzeuge  eingesetzt.  Eine  Übersicht  über  die 

Standorte in Form von Standortsteckbriefen ist im Teilbericht E, Kapitel 2.2. enthalten. 

Das  Projekt  e‐Quartier  Hamburg  bringt  Mobilitätsdienstleister  und  die  Immobilienbranche  als 

Kernakteure  für  die  Umsetzung  von  Elektromobilität  auf  der  Quartiersebene  zusammen.  Das 

Projektkonsortium  umfasst  neben  Carsharing‐Unternehmen  und  Partnern  aus  der 

Immobilienentwicklung  auch  eine  Vielzahl  assoziierter  Partner,  die  den  Bereich  der 

Wohnungswirtschaft  sowohl  von  öffentlicher wie  auch  privater  Seite  abdecken  sowie  Partner  aus 

Verkehrsverbünden und andere strategisch relevante Akteure. 

Die  HafenCity  Universität  Hamburg  begleitet  das  Vorhaben  wissenschaftlich  und  bewertet 

insbesondere  die  Standorteignung,  den  Umsetzungsprozess  und  analysiert  Nutzerverhalten  und 

Nutzerakzeptanz  mit  Blick  auf  die  standortspezifischen  Mobilitätskonzepte.  Die  Analyse  und 

Bewertung  der  Zusammenarbeit  der  am  Projekt  beteiligten  Akteure  und  das  Herausfiltern  von 

Problemen ist ebenfalls Gegenstand der Begleitforschung und wird im Rahmen der Prozessevaluation 

untersucht. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen einen Beitrag für die weitere Verstetigung und ggf. 

den Ausbau der  im Rahmen von e‐Quartier geschaffenen Angebote  respektive  für die Entwicklung 

künftiger Mobilitätskonzepte leisten. 

Gesellschaftliche	und	politische	Rahmenbedingungen	

Umwelt	und	Klimaschutzerfordernisse	

Mobilität basiert zum Großteil noch  immer auf endlichen  fossilen Energieträgern mit entsprechend 

negativen Auswirkungen für Mensch und Umwelt (z.B. Held & Würdemann 2006), die mit Lärm und 

Schadstoffbelastungen besonders deutlich in den Städten zu Tage treten. Die räumliche Entflechtung 

von  Funktionen  trägt erheblich  zur Verkehrserzeugung bei, und mit dem Wohnstandort, als  Start‐ 

und  Endpunkt  der  meisten  verkehrlichen  Handlung,  wird  die  Verkehrsbelastung  in  das  direkte 

Wohnumfeld  getragen.  Die  Verkehrsvermeidung,  ‐verringerung  und  ‐verlagerung  bietet  einen 

Lösungsweg aus diesem mobilitätsbedingten Dilemma (z.B. Beckmann & Klein‐Hitpaß 2013). Ist eine 

Verkehrsvermeidung  nicht möglich, muss  also  konsequent  auf  umweltfreundliche  Verkehrsträger 

umgestiegen und klimagünstige Energieträger müssen eingesetzt werden. 

Städtewachstum	als	treibende	Kraft	für	alternative	Mobilitätskonzepte	

In  dem  Bekenntnis  der  Freien  und  Hansestadt  Hamburg  zur  Unterstützung  klimagerechter 

Mobilitätskonzepte auf Quartiersebene, wie sie bspw. im Hamburger Klimaplan (FHH/BGV 2014) zum 
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Ausdruck  kommt,  liegt  ein  großes  Potenzial,  das  gerade  vor  dem  Hintergrund  des  anhaltenden 

Stadtwachstums  wichtige  Impulse  setzen  kann.  Dazu  zählt,  dass  der  städtische  Wohnungsbau 

erleichtert  und  das  Wohnumfeld  lebenswerter,  vor  allem  aber  die  Flächenkonkurrenz  und  der 

motorisierte  Individualverkehr  (MIV)  reduziert  und  auf  ein  stadtverträgliches  Niveau  begrenzt 

werden. Es wird davon ausgegangen, dass Hamburg bis zum  Jahr 2030 von aktuell  rund 1,82 Mio. 

Einwohnern  auf  bis  zu  1,85 Mio.  wachsen  wird  (siehe  ebd.  S.  9).  Um  den  Anforderungen  einer 

wachsenden Bevölkerung nach bezahlbarem Wohnraum  gerecht  zu werden,  fördert die  Freie und 

Hansestadt Hamburg den Wohnungsbau seit 2011 mit dem „Bündnis  für das Wohnen“  intensiv.  In 

diesem  Zusammenhang  wurde  die  Stellplatzpflicht  für  Pkw  im  Wohnungsbau  abgeschafft,  um 

preiswerteres Bauen zu ermöglichen (siehe § 48, Abs. 1a HBauO). 

Mehr  Einwohner  bedeuten  im  Regelfall  aber  auch mehr  Verkehr.  Die  Handelskammer  Hamburg 

(2014, S. 64) rechnet ohne Gegenmaßnahmen mit einer Zunahme des MIV um ca. 19% bis 2025  im 

Vergleich  zum  Jahr 2004. Mehr Verkehr bei  gleichzeitig weniger  Stellplätzen  im Neubau bedeutet 

wiederum, dass die Flächenkonkurrenz  im öffentlichen Raum zunimmt. Dadurch verschärft sich die 

Stellplatzsituation vor allem  in  innenstadtnahen Quartieren. Ein erhöhter Parkplatzsuchverkehr und 

weitere negative Folgen des Verkehrs wie Umweltbelastungen und Gesundheitsgefährdungen durch 

Abgase, Lärm, Unfallrisiken und Stress können weiter zunehmen. 

Nachhaltige, innovative Mobilitätskonzepte wie elektromobiles Carsharing können diese Entwicklung 

unter  bestimmten  Voraussetzungen  positiv  beeinflussen.  Die  Bereitstellung  von  alternativen 

Mobilitätsangeboten  im  direkten  Wohnumfeld  kann  bei  reduziertem  Flächenbedarf  zu  einer 

Reduzierung des MIV führen. 

Carsharing	als	Teil	einer	Lösung	im	Verkehrsbereich	

Seit  2012  ist  eine  deutliche  Zunahme  der  Kundenzahlen  im  Carsharing  zu  verzeichnen  und  diese 

Entwicklung wird sich voraussichtlich  fortsetzen. Einen großen Anteil an den hohen Zuwachszahlen 

haben die bestehenden  stationsunabhängigen bzw.  flexiblen Carsharing‐Angebote wie Car2Go und 

DriveNow, die über  ihre hohe  Sichtbarkeit  im  Straßenraum den Bekanntheitsgrad des Carsharings 

stark erhöht haben. Von dieser zunehmenden Bekanntheit und Akzeptanz des Konzepts Carsharing 

profitieren auch die stationsgebundenen Angebote (vgl. Bundesverband CarSharing e.V. 2016). 

Während  im  Bereich  des  flexiblen  Carsharings  wissenschaftlich  noch  nicht  belegt  ist,  ob  und  in 

welchem Maße  die  Angebote  eine  Abnahme  des  privaten  Pkw‐Besitzes  zur  Folge  haben,  führen 

stationsgebundene  Angebote  nachweislich  zu  einer  Reduzierung  privater  Pkw  (Bundesverband 

CarSharing e.V. 2016). Die Förderung von Carsharing‐Angeboten ist daher ein wichtiger Baustein zur 

Reduzierung der zunehmenden Flächenkonkurrenz ‐ gerade in wachsenden Städten. 

Neben dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs (ÖV) und der Fahrradinfrastruktur sind Carsharing und 

Elektromobilität  zwei  wichtige  Bausteine  einer  stadtverträglichen  Mobilität.  Städte  haben  die 

Bedeutung  nachhaltiger  Mobilitätskonzepte  auf  der  Quartiersebene  inzwischen  erkannt  und 

integrieren diese in planerische Lösungsansätze. Carsharing kann langfristig dazu beitragen, den Pkw‐

Bestand  zu  verringern und damit mehr Platz  für  städtisches  Leben  zu  schaffen. Außerdem  stoßen 

Elektrofahrzeuge  lokal keine Schadstoffe aus und sind gerade  im Stadtverkehr mit seinen niedrigen 

Geschwindigkeiten leiser als herkömmliche Pkw. Zudem eröffnet die gemeinschaftliche Nutzung von 

Elektroautos  im  Carsharing  die  Möglichkeit,  Elektrofahrzeuge  trotz  vergleichsweise  hoher 

Anschaffungskosten  für  viele  Bevölkerungsschichten  zugänglich  zu  machen.  Mit  einer  
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dynamischeren  Entwicklung  elektromobiler  Angebote,  z.B.  mit  neuen  Modellen,  höheren 

Reichweiten  und  sinkenden  Kaufpreisen,  werden  sich  Elektrofahrzeuge  im  Carsharing  zukünftig 

vermutlich wirtschaftlich betreiben lassen. 

Deckung	von	Mobilitäts‐	und	Energiebedarf	auf	Basis	energetisch	qualifizierter	
Gebäude	

Nicht  nur  die  Betrachtung  der Mobilität  in  den  Städten  ist  für  ein Umdenken  im  Verkehrssektor 

wichtig, auch die Ein‐ und Auspendler aus dem suburbanen bis ländlich geprägten Verflechtungsraum 

haben großen Einfluss auf den Verkehr in der Stadt. Elektromobile Anwendungen in Verbindung mit 

Gebäuden, die regenerative Energie ganz oder teilweise selbst erzeugen, sind inzwischen realisierbar. 

Diese  dezentralen  Energiekonzepte  sorgen  für  einen  umweltfreundlichen  und  kostengünstigen 

Betrieb  von  Elektrofahrzeugen.  Zudem  kann  der  höhere  Eigennutzungsgrad,  z.B.  der  Energie  von 

Photovoltaikanlagen, die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen erhöhen. Für die Städte liegt der Vorteil 

in der Reduzierung der Lärm‐ und Schadstoffemissionen durch Pendlerfahrzeuge. 

Die	wissenschaftliche	Begleitforschung	

Die  wissenschaftliche  Begleitforschung  im  Projekt  e‐Quartier  umfasst  die  Planungsphase mit  der 

Standortauswahl sowie die Evaluierung von Standorten  im Betrieb. An erster Stelle stand zwischen 

Anfang  2013  und  Mitte  2015  eine  Stadtstrukturtypenanalyse  (Teilbericht  A)  mit  dem  Ziel  der 

Entwicklung  einer  standardisierten Methode  für praxisbezogene Anwender  zur  Identifizierung  von 

Standorten, die für die Planung und Umsetzung von Elektromobilitätskonzepten besonders geeignet 

sind.  Des  Weiteren  wurde  von  Mitte  2014  bis  Ende  2015  eine  Bewertung  (Präqualifizierung, 

Teilbericht B) von 40 Hamburger Quartieren vorgenommen. Sie zeigt die Eignung einzelner Standorte 

für  E‐Carsharing,  um  Mobilitätsdienstleistern,  Entscheidern  aus  der  Wohnungswirtschaft  und 

kommunalen Akteuren bei der Standortwahl eine  fundierte Entscheidungsgrundlage zur Verfügung 

zu  stellen.  Ergänzt  wird  die  Arbeit  durch  das  Planungsbüro  ARGUS,  das  mit  seinem  Beitrag 

(Teilbericht C) detailliertere Aussagen zur Dimensionierung und Flächenallokation von e‐Carsharing 

Flotten  ermöglicht  und  durch  eine  Ausarbeitung  zu  rechtlichen  Aspekten  der  Integration  von 

Elektromobilität von Dr. Cathrin Zengerling (Teilbericht D). Im Teilbericht E geht es um die Evaluation 

der  Erprobungsphase  von  E‐Carsharing‐Stationen mit  dem  Ziel  der  Identifikation  erfolgskritischer 

Rahmenbedingungen  für  die Umsetzung  elektromobiler  Carsharing‐Konzepte.  Der Untersuchungs‐

zeitraum war von Anfang 2016 bis Mitte 2017. Darüber hinaus werden  im Teilbericht F Ergebnisse 

aus dem projektbezogenen Mobilitätsmanagement dokumentiert, welches von Mitte 2016 bis Mitte 

2017  tätig war. Der  Teilbericht G  fasst die Prozessanalyse  zusammen, und der  Teilbericht H  stellt 

Thesen für die künftige Entwicklung von Elektromobilitätsangeboten vor. 
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A. Gegenstand der Untersuchung 

Das Projekt e-Quartier Hamburg erforscht, wie Elektromobilität verstärkt in urbane Wohnquartiere 
integriert werden kann. Im öffentlichen Raum entstehen zunehmend Ladesäulen auf weitgehend 
gesicherter Rechtsgrundlage. Das Gutachten fokussiert auf den privaten Raum. Es geht der Frage 
nach, wie die Zahl der Stellplätze mit Ladeinfrastruktur auf privaten Flächen erhöht werden kann. Im 
Schwerpunkt wird untersucht, mit welchen Instrumenten Gemeinden rechtsverbindlich steuern 
können, dass Stellplätze mit Ladeinfrastruktur auf privaten Flächen entstehen. Daneben geht es um 
die Umsetzung. Welchen rechtlichen Hürden begegnet der Grundstückseigentümer oder der 
Ladesäulenbetreiber, wenn er Stellplätze mit Ladeinfrastruktur baut und betreibt? Ermittelt werden 
Handlungsspielräume in Neubau und Bestand. Von besonderer Bedeutung ist die Frage, ob und wie 
die (öffentliche) Zugänglichkeit von Ladesäulen im privaten Raum gefördert werden kann. Wie 
können private Flächen zum E-Carsharing genutzt werden? 

Der folgende Abschnitt B führt kurz in den politischen und rechtlichen Kontext der Forschungsfrage 
ein. Den Kern der Untersuchung bildet Abschnitt C. Hier werden einerseits die formellen 
Instrumente, mit denen Gemeinden die Errichtung von Ladeinfrastruktur auf privaten Flächen 
steuern können und andererseits die rechtlichen Hürden, die Bauherren bei Bau und Betrieb von 
Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur nehmen müssen, analysiert. Der Schwerpunkt der Untersuchung 
liegt dabei auf dem kommunalen Handlungsspielraum. Zu jedem Instrument werden thesenartige 
Zwischenergebnisse und Handlungsempfehlungen formuliert. Methodisch fußt das Gutachten auf 
der Auslegung relevanter Rechtsvorschriften unter Berücksichtigung der Rechtsprechung und 
(Kommentar-)Literatur sowie der Befragung von Entscheidungsträgern deutschlandweit 
ausgewählter, progressiver Initiativen. Ziel der empirischen Untersuchung war es, praktisch erprobte 
Regelungen zu identifizieren und auszuwerten, Chancen und Hemmnisse rechtlicher 
Handlungsspielräume sowie konkreten Handlungsbedarf zu ermitteln. Die Ergebnisse der 
Befragungen sind in Form konkreter Beispiele in Abschnitt C eingeflossen und in Abschnitt D im 
Überblick dargestellt. Abschnitt E fasst die Untersuchungsergebnisse und Handlungsempfehlungen 
instrumentenspezifisch tabellarisch zusammen. 
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B. Enorme Diskrepanz zwischen politischen Zielen und Umsetzung  

Mit dem Klimaschutzplan 2050 verankerte die Bundesregierung im Jahr 2016 das zentrale 
klimapolitische Ziel einer „weitgehenden Treibhausgasneutralität“ Deutschlands im Jahr 2050.1 Auch 
der Verkehrssektor soll bis zum Jahr 2050 dekarbonisiert sein.2 Quantitatives Zwischenziel ist die 
Verminderung der Treibhausgasemissionen des Verkehrs von 160 Mio. t CO2-Äq im Jahr 2014 auf 
maximal 98 Mio. t CO2-Äq bis zum Jahr 2030. Die Herausforderung ist enorm, vor allem vor dem 
Hintergrund, dass die Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors in den letzten 25 Jahren kaum 
gemindert werden konnten. Die absoluten Emissionen im Jahr 2014 entsprachen nahezu dem Stand 
von 1990 (163 Mio. t CO2-Äq). Vor allem die stark gestiegene Verkehrsleistung verhinderte eine 
Reduktion der absoluten Emissionen trotz vielfältiger Regulierungsansätze. Mit 76 Prozent haben 
Pkw und motorisierte Zweiräder den größten Anteil an der Verkehrsleistung in Deutschland.3 Der 
Dekarbonisierung des Pkw-Anteils kommt also eine besondere Bedeutung zu. Die konsequente 
Förderung von Elektromobilität und E-Carsharing gespeist mit Strom aus erneuerbaren Energien ist 
ein wichtiger Baustein, um die ambitionierten Ziele gerade vor dem Hintergrund der Stagnation der 
letzten Jahrzehnte zu erreichen. 

Im Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität formulierte die Bundesregierung im Jahr 2009 die 
zentralen Ziele und Strategien für die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland. Die Zahl der 
Elektroautos soll danach bis zum Jahr 2020 auf eine Million und bis zum Jahr 2030 auf über fünf 
Millionen steigen.4 Für Dezember 2016 meldete die Nationale Plattform Elektromobilität einen Stand 
von 77.153 Elektroautos (Batterie- und Plugin-Hybride).5 Das für das Jahr 2020 festgeschriebene Ziel 
von einer Million Elektroautos ist nicht mehr erreichbar. Die Diskrepanz ist enorm. Sie dokumentiert 
ein umfängliches Scheitern der bisherigen Strategien zur Zielerreichung. Zu den wichtigsten 
Ausbauhemmnissen zählen mangelnde Anreize für den Erwerb eines Elektroautos sowie die 
unzureichende Ladeinfrastruktur, insbesondere auf privaten Flächen. 

Das im Jahr 2015 in Kraft getretene Elektromobilitätsgesetz (EmoG) nebst Änderungsverordnung6 
erweitert den kommunalen Handlungsspielraum lediglich in Bezug auf die Regulierung öffentlicher 
Flächen. Auf der Grundlage von §§ 3 und 4 EmoG können die Kommunen, insbesondere die örtlichen 
Straßenverkehrsbehörden, klar gekennzeichneten Elektrofahrzeugen vier Sonderrechte einräumen: 
das Parken auf öffentlichen Straßen oder Wegen (etwa das Reservieren von Parkplätzen an 
Ladestationen im öffentlichen Raum), die Nutzung von für besondere Zwecke bestimmten 
öffentlichen Straßen oder Wegen (etwa Busspuren), das ausnahmsweise Zulassen von 
Zufahrtsbeschränkungen oder Durchfahrtverboten sowie die Reduktion oder den Erlass von 
Parkgebühren. Eine Änderungsverordnung verankerte die entsprechenden Ermächtigungen in der 
Fahrzeug-Zulassungsverordnung, der Straßenverkehrsordnung und der Gebührenordnung für 
Maßnahmen im Straßenverkehr. Als „großer Wurf“ wird das EmoG in der Praxis und Literatur nicht 
wahrgenommen.7 Bisher nutzten nur wenige Kommunen den neuen Handlungsspielraum. So änderte 
etwa Hamburg seine Parkgebührenordnung und befreite Elektroautos im gesamten Stadtgebiet von 

1 Bundesregierung 2016, Klimaschutzplan 2050, S. 21. 
2 Bundesregierung 2016, Klimaschutzplan 2050, S. 48. 
3 Bundesregierung 2016, Klimaschutzplan 2050, S. 47. 
4 Bundesregierung 2009, Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität, S.18. 
5 Nationale Plattform Elektromobilität, Ländervergleich, 2017. 
6 Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge (Elektromobilitätsgesetz, EmoG) vom 5. 
Juni 2015, BGBl. I S. 898. 
7 Kritisch etwa Maslaton/Hauck, NVwZ 2015, 555, 559. 
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der Parkgebührenpflicht. Mit Erlass der Ladesäulenverordnung (LSV)8 im letzten Jahr ist es leichter 
geworden, Ladepunkte zu errichten und zu genehmigen. Die LSV regelt Mindestanforderungen für 
den Aufbau und Betrieb von Ladepunkten sowie Anzeige- und Nachweispflichten für Betreiber von 
Normal- und Schnellladepunkten. Sie sorgt damit für eine technische Vereinheitlichung und etabliert 
ein einfaches Verfahren für den Aufbau von Ladesäulen. 

Die in den letzten Jahren geschaffenen rechtlichen Rahmenbedingungen greifen angesichts der 
großen Diskrepanz zwischen Zielsetzung und Status Quo zu kurz. Für Eigentümer und Nutzer von 
herkömmlichen Pkw scheint der Umstieg auf ein Elektroauto oder E-Carsharing Angebote weiterhin 
zu unattraktiv. Um Elektromobilität besser in den typischen Alltag eines Pkw-Nutzers zu integrieren, 
bedarf es einer viel größeren Zahl an Stellplätzen mit Ladepunkten oder E-Carsharing Angeboten in 
urbanen Wohnquartieren.9 Ein wichtiges, bisher selten genutztes Handlungsfeld ist die kommunale 
Regulierung privater Flächen. 

 
  

8 Verordnung über technische Mindestanforderungen an den sicheren und interoperablen Aufbau und Betrieb von 
öffentlich zugänglichen Ladepunkten für Elektromobile (Ladesäulenverordnung, LSV) vom 9. März 2016, BGBl. I S. 457. 
9 So auch Rodi/Hartwig, ZUR 2014, 592; Walsch, Umweltschutz durch örtliche Bauvorschriften, 2017, S. 615. 
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C. Elektromobilität auf privaten Flächen 

Um die Frage zu beantworten, wie die Zahl der Stellplätze mit Ladeinfrastruktur auf privaten Flächen 
erhöht werden kann, ist es sinnvoll, Chancen und Hemmnisse auf der Planungs- und der 
Genehmigungsebene herauszuarbeiten. Auf der Planungsebene geht es um den kommunalen 
Handlungsspielraum in der Planung. Welche planungs- und baurechtlichen Instrumente stehen 
Gemeinden zur Verfügung, um das Entstehen von Ladeinfrastruktur im privaten Raum zu steuern? 
Für die Umsetzung einer solchen Planung im Einzelfall ist die Genehmigungsebene relevant. Welche 
rechtlichen Anforderungen gelten für den Bau und Betrieb von Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur? 

Der Schwerpunkt der Analyse liegt auf der Planungsebene (Abschnitt C.I), die Umsetzungsebene wird 
kursorisch betrachtet (Abschnitt C.II). 

Schematisch lässt sich die Untersuchungsmatrix wie folgt darstellen: 

 

I. Steuerung durch die Gemeinden 

Gemeinden können mit Instrumenten des Bauplanungsrechts, Bauordnungsrechts, sonstigen 
Satzungsrechts sowie mit Hilfe von Ausschreibungen und Verträgen auf die Errichtung von 
Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur hinwirken. In gewissem Umfang können sie auch die Zugänglichkeit 
von Stellplätzen steuern. 

1. Bauplanungsrecht 

Bauplanungsrechtliche Instrumente, mit denen die Kommunen Stellplätze mit Ladeinfrastruktur auf 
privaten Flächen planen können sind insbesondere der Bebauungsplan und städtebauliche Verträge. 
Der Flächennutzungsplan kann für die übergeordnete Steuerung der Planung eine Rolle spielen. 

a) Flächennutzungsplan 

Zweck des Flächennutzungsplans ist es, die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet 
in den Grundzügen darzustellen. Die Art der Bodennutzung orientiert sich dabei an der 

Nutzer 
Individuell 

Käufer, WE, Mieter (Einzelperson) 
Geschlossen 

Mieter, WE, Carsharing Kunden 
Öffentlich 
Jedermann 

Grundstückseigentümer 
Privat 

EFH/MFH, WEG/Miete/Baugenossenschaft 
Halböffentlich 

Arbeitgeber, Einzelhandel, Parkhäuser, Tankstellen 

Gemeinde 
Instrumente 

B-Plan, Verträge, Satzungen 
Maßnahmen 

Stellplatz, technische Ausstattung, Benutzung 
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beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung und den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde (§ 
5 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Der Flächennutzungsplan ist zu grobkörnig für die grundstücksscharfe 
Planung von Stellplätzen oder Ladeinfrastruktur. Er entfaltet auch keine rechtliche Bindungswirkung 
nach außen, also etwa für einzelne Grundstückeigentümer. Mit Hilfe des Flächennutzungsplans lässt 
sich jedoch die Detailplanung mittels Bebauungsplan übergeordnet steuern. Bebauungspläne sind 
gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln (sog. Entwicklungsgebot). 
Wenn die Gemeinde Bebauungspläne aufstellt, ist sie also grundsätzlich an die Darstellungen des 
Flächennutzungsplans gebunden und kann nur in Ausnahmefällen davon abweichen.  

Flächen und Ausstattungen des Gemeindegebiets, die in einem Flächennutzungsplan dargestellt 
werden können, sind beispielhaft und nicht abschließend in § 5 Abs. 2 BauGB aufgelistet. Gem. § 5 
Abs. 2 Ziff. 2 b) BauGB zählt dazu insbesondere auch die Ausstattung des Gemeindegebiets 

„mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken, insbesondere zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, 
Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder 
Kraft-Wärme-Kopplung.“ 

Die Vorschrift wurde mit der Klimaschutznovelle 2011 eingeführt. Der Wortlaut ist offen formuliert. 
Primär sind hier alle Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen des Energiefachrechts, vor 
allem des EEWärmeG und des KWKG, adressiert.10 Da Ladesäulen und Stellplätze für 
Elektrofahrzeuge eine wichtige Rolle bei der Verteilung, Nutzung und Speicherung von Strom aus 
erneuerbaren Energien oder KWK spielen können, sind sie vom Wortlaut der Norm grundsätzlich 
erfasst. Ausdrücklich sind auch dezentrale Einrichtungen und Anlagen benannt. Daraus lässt sich 
schließen, dass nicht nur große Anlagen und Einrichtungen gemeint sind, sondern auch kleinteiligere 
Versorgungsstrukturen, wenn sie für die Entwicklung einer „klimagerechten Stadt“ eine wesentliche 
Rolle spielen.11 

Insofern kann bereits im Flächennutzungsplan ein Elektromobilitätskonzept gespeist mit Strom aus 
erneuerbaren Energien oder KWK in Form von „Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen“ 
dargestellt werden. Ein solches Elektromobilitätskonzept kann auch Teil einer auf Klimaschutz 
gerichteten Gesamtstrategie, etwa in Form eines Klimaschutz- und Energiekonzeptes, sein, die neben 
der zentralen oder dezentralen Erzeugung und Verteilung von EE- und KWK-Strom im 
Gemeindegebiet auch dessen Nutzung und Speicherung durch Elektromobilität vorsieht. Durch 
Übernahme jedenfalls der wichtigsten12 Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen aus 
informellen Planungsinstrumenten in das formelle Instrument des Flächennutzungsplans, wird deren 
Wirkung verstärkt und sichergestellt, dass sie etwa bei der Ausarbeitung von Bebauungsplänen in 
nach außen rechtsverbindlicher Form umgesetzt werden. 

Die Regelung erfasst nicht nur die Ausstattungsfunktion der Anlagen, Einrichtungen und sonstigen 
Maßnahmen sondern auch die räumliche Verortung im Gemeindegebiet.13 Regelungsgegenstand 
können sowohl öffentliche als auch private Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen sein.14 
Vom Wortlaut erfasst sind danach Stellplätze, deren technische Ausstattung und auch Maßnahmen, 
die bestimmte Nutzungsregime wie etwa die öffentliche Zugänglichkeit verankern. Nach der 

10 Mitschang in BKL, beck-online 2016, BauGB § 5, Rn. 17b. 
11 Söfker in EZBK, beck-online 2017, BauGB § 5, Rn. 29c. 
12 Vgl. Mitschang in BKL, beck-online 2016, BauGB § 5, Rn. 17c. 
13 Mitschang in BKL, beck-online 2016, BauGB § 5, Rn. 17b. 
14 Mitschang in BKL, beck-online 2016, BauGB § 5, Rn. 17b. 
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Planzeichenverordnung werden „Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken“ mit dem Planzeichen Nr. 7 dargestellt. Die Anlage zur 
Planzeichenverordnung enthält seit der Klimaschutznovelle 2011 Symbolzeichen für „Erneuerbare 
Energien“ und „Kraft-Wärme-Kopplung“. Soweit die Kernstrukturen eines Elektromobilitätskonzeptes 
etwa mit zentralen EE- oder KWK-Ladesäulen im Gemeindegebiet auch Eingang in den 
Flächennutzungsplan finden sollen, ist zu überlegen, dafür ein gesondertes Symbolzeichen in die 
Anlage zur Planzeichenverordnung aufzunehmen. 

b) Bebauungsplan 

Mit Hilfe des Bebauungsplans wird die städtebauliche Ordnung in grundstücksscharfem Maßstab 
rechtsverbindlich gesteuert (vgl. § 8 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Die Festsetzungen, die Inhalt des 
Bebauungsplans sein dürfen, sind abschließend in § 9 BauGB genannt. Der Katalog des § 9 BauGB 
enthält keine Festsetzungsmöglichkeiten, die sich ausdrücklich auf Stellplätze mit Ladeinfrastruktur 
oder Ladeinfrastruktur als solche beziehen. Dennoch eröffnen § 9 Abs. 1 Nr. 4, 11, Nr. 12, Nr. 22, Nr. 
23 b) BauGB den Gemeinden einen gewissen Spielraum, Stellplätze und Ladeinfrastruktur auf 
privaten Flächen festzusetzen. 

(1) Flächen für Nebenanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB ermöglicht die Festsetzung von  

„Flächen für Nebenanlagen, die auf Grund anderer Vorschriften für die Nutzung von 
Grundstücken erforderlich sind, wie Spiel-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie die Flächen 
für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten“. 

Kennzeichnend für Nebenanlagen ist, dass sie dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen 
Grundstücke oder des Baugebiets selbst dienen und seiner Eigenart nicht widersprechen (vgl. § 14 
Abs. 1 Satz 1 BauNVO). Stellplätze sind Nebenanlagen in diesem Sinne, soweit sie etwa einer 
Wohnnutzung dienen. Grundsätzlich ist also anerkannt, dass das Parken von Autos der Wohnnutzung 
der Anwohner dient. Weder Kommentarliteratur noch Rechtsprechung haben bisher dazu Stellung 
genommen, ob Ladesäulen als Nebenanlagen zu qualifizieren sind. Die Rechtsprechung entschied in 
diesem Zusammenhang lediglich vor vielen Jahren, dass Tankanlagen zur Eigen- oder 
Krisenversorgung mit Vergaser- oder Dieselkraftstoff nicht der Wohnnutzung dienen und ihre 
Festsetzung daher unzulässig sei.15 Die Argumentation für Ladesäulen in urbanen Wohnquartieren 
sollte in der heutigen Zeit mit guten Gründen anders ausfallen. Wenn es etwa das Ziel eines 
Mobilitätskonzeptes ist, dezentralen Zugang zu Lademöglichkeiten gerade auch auf privaten 
Wohngrundstücken in unmittelbarer Verbindung mit der Wohnnutzung zu schaffen, lässt sich gut 
vertreten, dass ein Stellplatz mit Ladesäule nunmehr ebenso wie ein einfacher Stellplatz der 
Wohnnutzung mit eigenem oder geteiltem Elektroauto dient.  

Für die Festsetzungsmöglichkeit von Ladesäulen als Nebenanlagen spricht auch der Wortlaut des § 14 
Abs. 2 Satz 1 BauNVO. Die Vorschrift betrifft primär die Zulassungs- und nicht die Planungsebene. Sie 
regelt, dass Nebenanlagen, die der Versorgung der Baugebiete mit u.a. Elektrizität dienen, in den 
Baugebieten als Ausnahme zugelassen werden, auch soweit für sie im Bebauungsplan keine 
besonderen Flächen festgesetzt sind. Im Umkehrschluss impliziert die Regelung, dass es möglich sein 
muss, Flächen für Ladesäulen – soweit sie der Versorgung eines Baugebietes mit Strom dienen – 

15 Ziegler in Brügelmann, beck-online 2017, BauNVO § 14, Rn. 67 mit Verweis auf OVG Münster, Urt. v. 
15.6.1973, Az. X A 1093/71, juris; VGH Mannheim, Urt. v. 9.8.1982, Az. 3 S 1024/82, juris. 
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festzusetzen. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB eröffnet also zeitgemäß ausgelegt grundsätzlich die Möglichkeit, 
Flächen für Stellplätze (auch im E-Carsharing) nebst Ladesäule festzusetzen.16 

Die Nebenanlagen, für die Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB festgesetzt werden dürfen, müssen 
„auf Grund anderer Vorschriften für die Nutzung von Grundstücken erforderlich sein“. Diese 
Erforderlichkeit ergibt sich hier insbesondere aus bauordnungsrechtlichen Regelungen wie etwa 
Stellplatzsatzungen.17 Ordnet eine Stellplatzsatzung die Errichtung von Stellplätzen an, kann der 
Bebauungsplan über § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB deren räumliche Verortung steuern bzw. muss die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass Stellplatz- und Garagenbaupflichten 
erfüllt werden können.18 Da es mittlerweile jedenfalls eine19 und in absehbarer Zukunft wohl eine 
steigende Anzahl von Stellplatzsatzungen gibt, die anordnen, Stellplätze mit Ladeinfrastruktur zu 
errichten, müsste entsprechend auch der Stellplatz mit Ladeinfrastruktur als eine besondere Form 
des Stellplatzes als Nebenanlage über § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB auf der Planungsebene steuerbar sein. 

Wichtig festzuhalten ist, dass eine Flächenausweisung nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB den jeweiligen 
Grundstückseigentümer nicht verpflichtet, die Fläche tatsächlich mit Ladeinfrastruktur 
auszustatten.20 Die Festsetzung hat „nur“ zur Folge, dass die Fläche nicht anderweitig genutzt 
werden darf.  

Stellplätze und Garagen können auch nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 (Verkehrsflächen) und Nr. 22 
(Gemeinschaftsanlagen) festgesetzt werden. Die verschiedenen Festsetzungsmöglichkeiten ergänzen 
sich und sind inhaltlich voneinander abzugrenzen. Über § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB lassen sich also 
gerade nicht verkehrsbedingte Parkplätze (diese regelt Nr. 11) und auch nicht – ggf. gewerblich 
betriebene – Gemeinschaftsparkflächen- oder garagen (diese regelt Nr. 22) festsetzen. Die Vorschrift 
ermöglicht „nur“ die Ausweisung von Stellplätzen und Garagen, die aus der Nutzung eines 
Grundstücks folgen. Beispielsweise Parkplätze für Bankkunden oder für Wohnungsinhaber fallen 
darunter.21 Eine Feinsteuerung etwa von Garagengeschossen ist über die Festsetzungen nach § 9 
Abs. 3 BauGB i.V.m. § 12 Abs. IV, V und VI BauNVO möglich.22 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO eröffnet also die Möglichkeit, Flächen für Stellplätze und Ladeinfrastruktur 
festzusetzen, wenn dies aufgrund anderer Vorschriften für die Grundstücksnutzung erforderlich ist. 
Soweit andere Vorschriften dies erfordern, ist auch eine Ausweisung von Flächen für Stellplätze mit 
Ladesäulen zum Zweck des E-Carsharing denkbar. Damit ließe sich über die qualifizierte 
Flächenausweisung steuern, dass Flächen auf privaten Grundstücken einem geschlossenen und ggf. 
auch einem öffentlichen Nutzerkreis zur Verfügung stehen.  

(2) Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB  

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB können im Bebauungsplan aus städtebaulichen Gründen  

„die Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, wie 
Fußgängerbereiche, Flächen für das Parken von Fahrzeugen, Flächen für das Abstellen von 

16 Siehe auch Difu 2015, S. 83. 
17 Mitschang/Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 9 Rn. 36. 
18 Söfker in EZBK, beck-online 2017, BauGB § 9 Rn. 54. 
19 Siehe Stellplatzsatzung der Stadt Offenbach unter Abschnitt C.I.2.a)(3). 
20 Mitschang/Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 9 Rn. 36. 
21 Mitschang/Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 9 Rn. 37. Siehe auch § 12 BauNVO. 
22 Mitschang/Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 9 Rn. 39. 
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Fahrrädern sowie den Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen; die Flächen können 
auch als öffentliche oder private Flächen festgesetzt werden“. 

„Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung“ umfassen explizit auch Flächen für das Parken von 
Fahrzeugen. Weitere und tiefer qualifizierende Zweckbestimmungen, wie etwa die Ausweisung eines 
Stellplatzes mit Ladeinfrastruktur, sind in der Aufzählung zwar nicht benannt, sie sind aber auch nicht 
ausgeschlossen, da hier nur Beispiele genannt sind und die Aufzählung keinen abschließenden 
Charakter hat.23 Aus den Beispielen lässt sich lediglich ableiten, dass sich die „besondere 
Zweckbestimmung“ vor allem aus einer besonderen Nutzungsart einer Verkehrsfläche oder einem 
besonderen Benutzungszweck ergeben soll.24 Es ist also gut vertretbar, dass die Nutzung einer 
Verkehrsfläche als Stellplatz zum Parken und Laden von Elektrofahrzeugen eine von § 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB gedeckte besondere Zweckbestimmung ist. Damit können Gemeinden auf dieser 
Rechtsgrundlage also Flächen für Stellplätze nebst Flächen für Ladeinfrastruktur oder Parkzonen für 
Elektrofahrzeuge und E-Carsharing auf öffentlichen und privaten Grundstücken rechtsverbindlich 
festsetzen.25 Die Verkehrsflächen können ebenerdig, unter- und oberirdisch liegen.26 Mit Hilfe dieser 
Festsetzung kann die Gemeinde Stellplätze auch textlich ausschließen und so ein „Wohnen ohne 
(eigenes) Auto“ fördern.27 

Die Festsetzungsmöglichkeit beschränkt sich jedoch auf das Reservieren von „Flächen“. Es können 
also Flächen für Stellplätze und Flächen für Ladeinfrastruktur28 festgesetzt werden und auch die 
Ausweisung von Flächen für E-Carsharing ist zulässig. Das bedeutet jedoch nicht, dass der 
Grundstückseigentümer verpflichtet ist, diese Flächen tatsächlich mit Ladeinfrastruktur auszustatten 
oder sie tatsächlich für E-Carsharing zu nutzen. Eine solche Verpflichtung ist vom Wortlaut des § 9 
Abs. 1 Nr. 11 BauGB nicht gedeckt. Die Festsetzung hat aber zur Folge, dass die entsprechend 
ausgewiesenen Flächen für nichts anderes genutzt werden dürfen. Faktisch hat der 
Grundstückseigentümer damit jedenfalls einen hohen Anreiz die Flächen im Sinne der Ausweisung 
auch tatsächlich zu nutzen. Insofern ist es von besondere Bedeutung, dass die rechtlichen 
Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb von Ladesäulen und die Nutzung im E-Carsharing 
so ausgestaltet sind, dass ein Grundstückseigentümer in der Lage ist, sie mit angemessenem 
Aufwand zu erfüllen.29  

Die Regelung ermöglicht die Festsetzung von öffentlichen oder privaten Verkehrsflächen auf 
Grundstücken, die sich im öffentlichen oder im Privateigentum befinden.30 Städtebauliche Gründe 

23 Mitschang/Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 9 Rn. 65. In der Rechtsprechung wurden jenseits der in § 
9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB aufgezählten Festsetzungsmöglichkeiten etwa die Ausweisungen Fußgängerbereich, 
Fußweg, verkehrsberuhigter Bereich und auch Marktplatz für zulässig erachtet, Söfker in EZBK, beck-online 
2017, BauGB § 9 Rn. 105a. 
24 Söfker in EZBK, beck-online 2017, BauGB § 9 Rn. 105. 
25 So auch Difu 2015, S. 83; Tieben, Förderungsstrategien für Elektromobilität, S. 196, Mayer in Boesche et al., 
Eckpunkte für den rechtlichen Rahmen der Elektromobilität, S. 11f.  Harendt/Mayer, Rechtliche 
Rahmenbedingungen für Ladeinfrastruktur im Neubau und Bestand, Ergebnispapier Nr. 11, S. 12ff. 
26 Siehe auch § 12 Abs. 4 und 5 BauNVO. Söfker in EZBK, beck-online 2017, BauGB § 9 Rn. 104. 
27 So entschied das OVG Münster, dass in einem reinen Wohngebiet die Planung für ein „Wohnen ohne 
(eigenes) Auto“ durch den textlichen Ausschluss von Stellplätzen auf den Grundstücken und entsprechende 
Festsetzungen von Baufenstern und Bauweisen zulässig ist, OVG Münster Urt. v. 11.1.2002, Az. 7a D 6/00, juris. 
Siehe auch Mitschang/Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 9 Rn. 65. Die Ausschlussmöglichkeit ist 
ausdrücklich vorgesehen in § 12 Abs. 6 BauNVO. 
28 Tieben, Förderungsstrategien für Elektromobilität, S. 196. 
29 Zu den rechtlichen Anforderungen dieser Zulassungsebene siehe Abschnitt C.II. 
30 Söfker in EZBK, beck-online 2017, BauGB § 9 Rn. 104. 
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müssen die Festsetzung tragen. Werden öffentliche oder private Verkehrsflächen auf privaten 
Grundstücken festgesetzt, ist der Abwägungsgrundsatz gem. § 1 Abs. 7 BauGB zu beachten.31 Die 
Festsetzung, die mit einer gewissen Einschränkung der Eigentumsfreiheit des 
Grundstückseigentümers einhergeht, muss insbesondere nach Abwägung aller zu berücksichtigenden 
öffentlichen und privaten Belange verhältnismäßig sein.32  

Für private Verkehrsflächen ist kennzeichnend, dass auf ihnen kein öffentlicher Verkehr stattfindet. 
Sie können in der Regel nur festgesetzt werden, wenn sie auf einen – privaten oder öffentlichen – 
bestimmten oder bestimmbaren Nutzerkreis beschränkt sind.33 In einem durch den VGH Mannheim 
entschiedenen Fall hatte die Gemeinde Zufahrtswege zu einer Ferienhausanlage über ein privates 
Grundstück als private und nicht als öffentliche Verkehrsflächen ausgewiesen und dort Geh-, Fahr- 
und Leitungsrechte festgesetzt. Mit der Ausweisung als private Fläche geht einher, dass der 
Grundstückseigentümer die gesamten Kosten für Bau und Unterhaltung trägt, während bei einer 
öffentlichen Verkehrsfläche die Gemeinde einen Teil der Baukosten übernimmt und die gesamten 
Unterhaltungskosten trägt. Der VGH Mannheim entschied, dass die Ausweisung der Zufahrtswege als 
private Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB rechtmäßig sei, weil der Benutzerkreis allein auf die 
Bewohner der Ferienhausanlage beschränkt und kein öffentlicher Durchgangsverkehr zu erwarten 
sei.34 In einem anderen Fall lehnte das OVG Lüneburg die Ausweisung von Zufahrtswegen über 
private Grundtücke als private Flächen ab.35 Hier führten die Zufahrtswege zu einem Gewerbegebiet, 
das zukünftig in kleinteiliger Nutzerstruktur entwickelt werden sollte. Das Gericht argumentierte, 
dass die Zufahrtswege mit Blick auf die geplante Entwicklung einem weiten, anonymen Benutzerkreis 
dienten, der nicht mehr bestimmt oder bestimmbar sei.36 Die Zufahrtswege seien daher nur als 
öffentliche Verkehrsflächen zulässig.  

Für die Ausweisung von Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur mit einem Nutzerkreis, der über 
Einzelpersonen hinausgeht bedeutet das, dass Festsetzungen solcher Flächen als „private 
Verkehrsflächen“ nur dann zulässig sind, wenn der Nutzerkreis bestimmt oder bestimmbar ist. Wird 
ein solcher Stellplatz nur von einem privaten Nutzerkreis wie etwa den Mietern oder 
Wohnungseigentümern eines Gebäudes genutzt, ist die Festsetzung als private Verkehrsfläche 
unproblematisch. Wird die Fläche mit der besonderen Zweckbestimmung E-Carsharing versehen, 
könnte die Beurteilung daran auszurichten sein, ob die Nutzung auf ein bestimmtes Carsharing-
Unternehmen begrenzt ist oder nicht. Soll die Fläche nur von den Kunden eines Carsharers genutzt 
lässt sich jedenfalls – parallel zu der Entscheidung des VGH Mannheim – eher vertreten, dass der 
Nutzerkreis über den Kundenkreis des Carsharers noch hinreichend bestimmt oder bestimmbar ist. 
Steht die Fläche allen Nutzern von E-Carsharing offen, könnte sich ein Gericht eher an der Auslegung 
des OVG Lüneburg orientieren und den sehr weiten Nutzerkreis als anonym und nicht mehr 
hinreichend bestimmt oder bestimmbar einordnen. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauNVO eröffnet also die Möglichkeit direkt die Flächennutzung für Stellplätze mit 
Ladeinfrastruktur und indirekt auch die technische Ausstattung und das Benutzungsregime zu 
steuern. Die Ausweisung von Flächen für E-Carsharing auf privaten Grundstücken hat faktisch zur 

31 Siehe zu städtebaulichen Gründen und Abwägungsgrundsatz Abschnitt C.I.1.b)(8) unten. 
32 Söfker in EZBK, beck-online 2017, BauGB § 9 Rn. 104. 
33 Söfker in EZBK, beck-online 2017, BauGB § 9 Rn. 104. 
34 VGH Mannheim Urt. v. 27.10.1994, Az. 8 S 2223/94, juris, Rn. 35. 
35 OVG Lüneburg Urt. v. 29.4.2004, Az. 1 KN 194/02, juris. 
36 OVG Lüneburg Urt. v. 29.4.2004, Az. 1 KN 194/02, juris, Rn. 29. 
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Folge, dass jedenfalls ein geschlossener, ggf. auch ein öffentlicher Nutzerkreis und nicht nur eine 
Einzelperson, Zugang zu der Fläche nebst Ladeinfrastruktur hat. 

(3) Versorgungsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB 

§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB erlaubt die Festsetzung von  

„Versorgungsflächen, einschließlich der Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur 
dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, 
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung“. 

Die Regelung ergänzt die Steuerung klimaschutzorientierter Ausstattung des Gemeindegebietes, wie 
sie etwa gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2b) BauGB bereits im Flächennutzungsplan möglich ist, auf der Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung.37 Mit der oben zum Flächennutzungsplan ausgeführten 
Argumentation sind damit auch Flächen für Stellplätze mit Ladeinfrastruktur erfasst, soweit 
sichergestellt ist, dass die Ladesäulen mit EE- oder KWK-Strom betrieben werden.38 

Beispiele für Anlagen und Einrichtungen, für die Versorgungsflächen festgesetzt werden können, sind 
typischerweise Kohle-, Gas-, Heiz- oder Blockheizkraftwerke einschließlich ihrer Nebenanlagen wie 
Umspannstationen, Verteilerstationen, Photovoltaikfreiflächenanlagen, Schaltanlagen oder auch 
Fernseh- und Richtfunktürme.39 Die Aufzählung zeigt, dass Ladesäulen für Elektrofahrzeuge 
vergleichsweise kleine Anlagen sind. Der VGH München hat in einem Urteil aus dem Jahr 2007 die 
räumliche Steuerung kleiner Mobilfunkanlagen, die auf einem planerischen Gesamtkonzept basierte, 
auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB für zulässig gehalten.40 

Die Versorgungsflächen können auf öffentlichen und privaten Flächen festgesetzt werden. Die 
Anlagen können sowohl der örtlichen als der überörtlichen Versorgung dienen.41 Ob 
Versorgungsanlagen zwingend allein der öffentlichen Versorgung dienen müssen oder auch der 
privaten Versorgung dienen können, ist in der Literatur umstritten.42 Einigkeit besteht dahingehend, 
dass die Rechtsform, in der die Anlage betrieben wird, keine Rolle spielt.43 Durch die ausdrückliche 
Aufzählung von Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen Versorgung ist klargestellt, dass auch für 
solche Anlagen Versorgungsflächen festgesetzt werden dürfen, die nur einen kleinen Nutzerkreis 
versorgen.44 

In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB in der 
Regel nicht notwendig sein dürfte, wenn die Anlagen bereits etwa als Nebenanlagen eines Gebäudes 
oder Betriebes im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO zulässig sind und auch kein Flächenbedarf besteht, 

37 Mitschang/Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 9 Rn. 68. 
38 Siehe Abschnitt C.II.1.a). Zum weiten Verständnis von Anlagen und Einrichtungen auch Söfker in EZBK, beck-
online 2017, BauGB § 9 Rn. 110a. 
39 Mitschang/Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 9 Rn. 69. 
40 VGH München, Urt. v. 2.8.2007, Az. 1 BV 05/2105, juris, Rn. 31, 34. In der Entscheidung ging es vor allem um 
eine mögliche Ausschlusswirkung der Festsetzung für die Genehmigungsfähigkeit von Mobilfunkanlagen 
außerhalb der festgesetzten Flächen. Eine solche Ausschlusswirkung lehnte das Gericht ab. Siehe auch 
Mitschang/Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 9 Rn. 69. 
41 Mitschang/Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 9 Rn. 70. 
42 Nach Mitschang/Reidt ist dies nicht zwingend erforderlich, BKL, beck-online 2016, BauGB § 9 Rn. 70; anderer 
Ansicht ist Söfker in EZBK, beck-online 2017, BauGB § 9 Rn. 110. 
43 Mitschang/Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 9 Rn. 70; Söfker in EZBK, beck-online 2017, BauGB § 9 Rn. 
110. 
44 Söfker in EZBK, beck-online 2017, BauGB § 9 Rn. 110. 
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der gesteuert werden müsse.45 Wie oben ausgeführt, können Ladesäulen und Stellplätze zwar bereits 
gem. § 14 Abs. 1 BauNVO als Nebenanlagen zulässig sein, wenn die rechtlichen Voraussetzungen 
erfüllt sind, allerdings steht dies der aktiven Steuerung von Versorgungsflächen für Elektromobilität 
durch die Gemeinde nicht entgegen. Insbesondere wenn die festgesetzten Versorgungsflächen auf 
einem übergeordneten Mobilitätskonzept beruhen, dürfte die räumliche Verortung der Stellplätze 
mit Ladeinfrastruktur gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB zulässig sein.46 Die Festsetzung verpflichtet nicht 
zu Bau oder Nutzung der Ladeinfrastruktur. Sie verbietet lediglich, dass die Flächen für andere 
Zwecke genutzt werden. 

Versorgungsflächen für Stellplätze mit Ladeinfrastruktur im E-Carsharing auszuweisen, ist vom 
Anwendungsbereich des § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB nicht mehr umfasst. Die Versorgung der 
Bevölkerung mit E-Carsharing-Angeboten ist der Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Wärme 
oder Telekommunikation nicht gleichzustellen. 

Auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauNVO können Gemeinden also auf öffentlichen und 
privaten Grundstücken Versorgungsflächen für Ladeinfrastruktur und ggf. auch den zugehörigen 
Stellplatz vorsehen, wenn sichergestellt ist, dass die Ladesäulen mit EE- oder KWK-Strom gespeist 
werden. Die Festsetzungsmöglichkeit ist – wie bei § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB – auf „Flächen“ begrenzt. 
Indirekt kann die Gemeinde allerdings auch die technische Ausstattung steuern. Das 
Benutzungsregime kann sie auf dieser rechtlichen Grundlage nicht regulieren. 

(4) Flächen für Gemeinschaftsanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB 

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB kann die Gemeinde 

„die Flächen für Gemeinschaftsanlagen für bestimmte räumliche Bereiche wie 
Kinderspielplätze, Freizeiteinrichtungen, Stellplätze und Garagen“ 

festsetzen. 

Gemeinschaftsanlagen sind private Anlagen, die einem in der Festsetzung näher bestimmten Kreis 
von Grundstückseigentümern zuzuordnen sind.47 Die Vorschrift kommt einerseits zur Anwendung, 
wenn die landesrechtliche Zulässigkeit eines Bauvorhabens die Errichtung der Gemeinschaftsanlage 
erfordert und die Herstellung auf dem Baugrundstück nicht möglich oder – ggf. durch den 
Bebauungsplan selbst – ausgeschlossen ist.48 Andererseits ist es auch ohne bauordnungsrechtliche 
Stellplatzpflicht möglich, Gemeinschaftsanlagen aus sonstigen städtebaulichen Gründen 
festzusetzen.49 

Die Festsetzung begründet keine Pflicht zum Bau etwa einer Gemeinschaftsgarage. Die 
Herstellungspflicht ergibt sich in der Regel aus dem Landesrecht. Die Aufzählung der 
Gemeinschaftsanlagen ist nur beispielhaft und damit nicht abschließend.50 Der Wortlaut lässt 
grundsätzlich auch eine weitere Qualifikation zu, also etwa die Ausweisung von Flächen für 

45 Söfker in EZBK, beck-online 2017, BauGB § 9 Rn. 110. Mitschang/Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 9 
Rn. 71 verweisen lediglich allgemein auf die Anwendbarkeit von § 14 BauNVO auf der Zulassungsebene. 
46 Zur städtebaulichen Erforderlichkeit, städtebaulichen Gründen und dem Abwägungsgebot siehe unten 
Abschnitt C.II.1.b)(8). 
47  Mitschang/Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 9 Rn. 123 m.w.N.. Söfker in EZBK, beck-online 2017, 
BauGB § 9 Rn. 178. 
48 Mitschang/Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 9 Rn. 124. 
49 Söfker in EZBK, beck-online 2017, BauGB § 9 Rn. 178. 
50 Mitschang/Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 9 Rn. 123. 
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Gemeinschaftsstellplätze oder Gemeinschaftsgaragen mit Ladeinfrastruktur und Stellplätzen für E-
Carsharing. 

(5) Bauliche und sonstige technische Maßnahmen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB 

Auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB kann die Gemeinde Gebiete festsetzen, in denen 

„bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen Anlagen bestimmte 
bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung 
von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung 
getroffen werden müssen“. 

Die Regelung ermöglicht die Festsetzung von „Gebieten“, also großflächigeren, ggf. mehrere private 
Grundstücke umfassenden Räumen. Die Handlungsmöglichkeit ist an die „Errichtung von Gebäuden 
oder sonstigen baulichen Anlagen“ geknüpft. In der Literatur wird vertreten, dass größere Um- und 
Ausbauten der Errichtung gleichzusetzen seien.51 Nutzungsänderungen ohne größere bauliche 
Veränderungen seien dagegen nicht erfasst. Zu den baulichen und sonstigen technischen 
Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus 
erneuerbaren Energien oder KWK zählt etwa die Anbringung von Photovoltaik52- oder 
Solarthermieanlagen an Gebäuden, der Bau von Anschlüssen an gemeinsame Strom- oder 
Wärmeversorgungsanlagen gespeist aus erneuerbaren Energien oder KWK oder die Anbringung von 
Photovoltaikanlagen an einer nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festgesetzten Lärmschutzwand, die eine 
„sonstige bauliche Anlage“ im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB ist.53 

Die Errichtung von Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur oder auch die Errichtung von Ladesäulen an sich 
ist vom Wortlaut der Norm als eine bauliche oder technische Maßnahme für die Nutzung oder 
Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien oder KWK erfasst. Ein Unterschied zu den 
genannten, klassisch in den Anwendungsbereich der Norm fallenden Maßnahmen ist, dass 
Ladesäulen nicht zwangsläufig mit Strom aus erneuerbaren Energien oder KWK gespeist werden 
müssen. Es lässt sich jedoch gut argumentieren, dass Ladesäulen, für die sichergestellt ist, dass sie 
nur mit Strom aus erneuerbaren Energien oder KWK betrieben werden, im Anwendungsbereich der 
Norm liegen. Daneben können alle baulichen und technischen Maßnahmen, die erforderlich sind, um 
unmittelbar oder auch zu einem späteren Zeitpunkt eine Ladeinfrastruktur zu errichten, auf 
Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 23b) BauGB angeordnet werden. Beispielsweise das Vorhalten von 
Leerrohren ist damit möglich. Die Anordnung von E-Carsharing ist keine bauliche oder sonstige 
technische Maßnahme und ist, wie auch jede andere Anordnung, die das Benutzungsregime betrifft, 
nicht von § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB gedeckt. 

Rechtsfolge einer solchen Festsetzung durch die Gemeinde ist, dass die entsprechenden Maßnahmen 
getroffen werden müssen, also tatsächlich durchzuführen sind. Auf der Zulassungsebene bedeutet 
das, dass etwa eine Baugenehmigung mit einer Nebenbestimmung zur Durchführung der 

51 Mitschang/Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 9 Rn. 135 mit Verweis auf Sparwasser/Mock, ZUR 2008, 
469, 470. Ebenso Gierke in Brügelmann, beck-online 2017, BauGB § 9 Rn. 433. Als Beispiel führt Gierke an, dass 
etwa 180 Sonnenkollektoren gefordert werden können, wenn etwa nach einer Aufstockung oder einem 
umfangreichen Ausbau des Dachgeschosses ein neues Dach errichtet wird, ebenda. Nach Ansicht von Söfker ist 
die Vorschrift grundsätzlich nicht auf Änderungen von Gebäuden anwendbar, lediglich die vollständige 
Neuerrichtung nach Abriss oder ein Erweiterungsbau seien erfasst, in EZBK, beck-online 2017, BauGB, § 9 Rn. 
179b. 
52 Gierke in Brügelmann, beck-online 2017, BauGB § 9 Rn. 432. 
53 Söfker in EZBK, beck-online 2017, BauGB § 9 Rn. 179e. 

 16 

                                                           



festgesetzten Maßnahme, beispielsweise der Anbringung einer PV-Anlage auf dem Dach oder 
zukünftig dem Aufstellen einer Ladesäule, versehen wird. Aus der Festsetzung folgt jedoch keine 
Nutzungspflicht für den Eigentümer.54 

Auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 23b) BauGB kann die Gemeinde also Gebiete festsetzen, in denen 
bei der Errichtung oder größeren Umbauten von Gebäuden Ladesäulen bzw. Stellplätze mit 
Ladesäulen herzustellen sind. Es ist sicherzustellen, dass diese nur mit EE- oder KWK-Strom betrieben 
werden. Die Gemeinde kann die Vorschrift nicht nutzen, um das Benutzungsregime zu regulieren. 

(6) Festsetzungen nach Landesrecht 

Hinzuweisen ist auch noch auf § 9 Abs. 4 BauGB, der die Länder ermächtigt, den abschließenden 
Festsetzungskatalog von § 9 BauGB zu erweitern.55 Die Länder können danach durch 
Rechtsvorschriften bestimmen, dass auf Landesrecht beruhende Regelungen in den Bebauungsplan 
als Festsetzungen aufgenommen werden können.  

(7) Festsetzungen auf Grundlage der Baunutzungsverordnung 

Auf Grundlage der Baunutzungsverordnung können im Bebauungsplan Festsetzungen getroffen 
werden, die die spätere bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Ladeinfrastruktur sicherstellen.  

Kommunen können beispielsweise auf der Grundlage von § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO im Bebauungsplan 
festsetzen, dass alle oder einzelne Ausnahmen, die in den Baugebieten nach §§ 2 bis 9 BauNVO 
vorgesehen sind, in dem Baugebiet allgemein zulässig sind, sofern die allgemeine Zweckbestimmung 
des Baugebiets gewahrt bleibt. Trifft eine Kommune eine solche Festsetzung für Ladeinfrastruktur, 
sichert das deren spätere bauplanungsrechtliche Genehmigungsfähigkeit. 

(8) Erforderlichkeit, städtebauliche Gründe und Abwägungsgebot 

Festsetzungen nach § 9 BauGB unterliegen grundsätzlich drei zentralen Anforderungen. Sie müssen 
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich sein (§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB), auf 
städtebaulichen Gründen beruhen (§ 9 Abs. 1 Satz 1 BauGB) und das Ergebnis einer fehlerfreien 
Interessenabwägung sein (§ 1 Abs. 7 BauGB). 

Um städtebauliche Erforderlichkeit und städtebauliche Gründe für tendenziell kleinteilige 
Festsetzungen von Flächen oder Maßnahmen zur Integration von Elektromobilität in Wohnquartiere 
gerichtsfest nachweisen zu können, ist es von besonderer Bedeutung, dass sie auf ein 
übergeordnetes Gesamtkonzept zurückzuführen sind. Beispielsweise ein Klimaschutz- und 
Energiekonzept, das ein Kapitel zur Mobilitätsplanung umfasst oder ein separates Mobilitätskonzept 
spielen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der städtebaulichen Motivation. Eine Verankerung 
wesentlicher Elemente eines solchen Konzeptes im Flächennutzungsplan würde noch stärker dafür 
streiten, dass Flächen und Maßnahmen zur Ermöglichung von Elektromobilität verbindlicher 
Bestandteil eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes sind. 

Schließlich unterliegt die Aufstellung von Bebauungsplänen dem Abwägungsgebot. Gem. § 1 Abs. 7 
BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Ein privater Belang, den etwa ein 
Grundstückseigentümer gegen eine Festsetzung von Stellplätzen und Ladeinfrastruktur anführen 

54 Söfker in EZBK, beck-online 2017, BauGB § 9 Rn. 179b, f. 
55 Siehe auch Difu 2015, S. 84. 
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könnte, ist der Schutz seines Eigentums. Eine verpflichtende Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 BauGB 
schränkt die Eigentumsfreiheit der Grundstückseigentümer ein. Sie können über bestimmte Flächen 
nicht mehr völlig frei verfügen, müssen ggf. sogar einem geschlossenen oder auch öffentlichen 
Nutzerkreis Zutritt zu ihren Grundstücken gewähren, und es entstehen ihnen Kosten etwa für die 
Errichtung oder Vorbereitung einer späteren Errichtung von Ladeinfrastruktur und ggf. auch für 
deren Verwaltung. Andererseits kann das Angebot von Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur inkl. ggf. E-
Carsharing den Wert etwa einer Immobilie steigern und Grundeigentümer könnten ggf. über 
Vermietung oder Verpachtung der Flächen an Strom- oder E-Mobilitätsanbieter Einkommen 
generieren. 

Berechtigte öffentliche Belange, die diesen betroffenen privaten Belangen entgegengehalten werden 
können, sind aus den Grundsätzen der Bauleitplanung in § 1 Abs. 5 BauGB, der nicht abschließenden 
Aufzählung von Belangen in § 1 Abs. 6 BauGB und § 1a BauGB abzuleiten. Flächen und 
Ladeinfrastruktur für Elektromobilität (inkl. E-Carsharing) dienen dem Schutz verschiedener in diesen 
Vorschriften genannter Belange. Dazu zählen vor allem nachhaltige städtebauliche Entwicklung und 
der Klimaschutz gem. § 1 Abs. 5 BauGB, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gem. § 1 Abs. 6 Nr. 
1, Belange des Umweltschutzes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a), c), e), f), h) und i) BauGB, Belange der 
Versorgung gem. § 1 Abs. 6 Nr. 8 e) BauGB, Belange der Mobilität der Bevölkerung gem. § 1 Abs. 6 
Nr. 9 BauGB und die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung gem. § 1 
Abs. 6 Nr. 11 BauGB sowie die Erfordernisse des Klimaschutzes gem. § 1a BauGB. Es gibt also eine 
Fülle von gesetzlich anerkannten, legitimen Belangen, denen die Festsetzungen von Flächen und 
Maßnahmen zur Ermöglichung von Elektromobilität dienen. Auch mit Blick auf die Abwägung ist es 
empfehlenswert, die einzelnen Festsetzungen aus einem gemeindegebietsumfassenden Klimaschutz- 
oder Mobilitätskonzept abzuleiten. In der Begründung zum Bebauungsplan sollte ausdrücklich und 
möglichst ausführlich dargelegt werden, wie sich die einzelnen Festsetzungen aus dem 
Gesamtkonzept ableiten. 

(9) Entschädigungs- und Übernahmeansprüche, Nutzungsbeschränkungen und Vorkaufsrecht 

Werden Flächen mit besonderem Nutzungszweck, Verkehrsflächen, oder Flächen für 
Gemeinschaftsstellplätze oder Gemeinschaftsgaragen auf privaten Flächen festgesetzt, kann der 
Eigentümer unter bestimmten Voraussetzungen einen Entschädigungs- oder Übernahmeanspruch 
gem. § 40 Abs. 1 – 3 BauGB geltend machen. Bei einer dezentralen Verortung von eher 
kleinräumigen Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur dürften diese Voraussetzungen in der Regel nicht 
erfüllt sein. Daneben können solche Festsetzungen Nutzungsbeschränkungen nach § 32 BauGB und 
ein Vorkaufsrecht gem. § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB begründen.  

(10) Zwischenergebnisse 

Die Handlungsspielräume der Kommune, mit Hilfe des Bebauungsplans Stellplätze mit 
Ladeinfrastruktur und das Benutzungsregime zu regulieren, sind thesenartig wie folgt 
zusammenzufassen: 

1. Keine ausdrückliche oder implizite Berücksichtigung von Elektromobilität 

Die einzelnen Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 BauGB beziehen sich an keiner Stelle ausdrücklich 
auf Elektromobilität. Die Auswertung der Gesetzgebungsmaterialien und Kommentarliteratur zeigt 
außerdem, dass der Gesetzgeber bei keiner der in § 9 BauGB geregelten Festsetzungsmöglichkeiten 
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die Förderung der Elektromobilität implizit bezweckte. Mit der Klimaschutzschutznovelle 2011 kam 
es zwar zu einer Reihe von Neuregelungen und Klarstellungen auch in § 9 BauGB. Sie beziehen sich 
aber vor allem auf die dezentrale Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energien 
oder KWK und die Speicherung, Nutzung, etc. des beispielsweise so erzeugten Stroms. 

2. Verschiedene Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 BauGB können so ausgelegt werden, dass die 
Gemeinde damit die räumliche Verteilung, Herstellungspflicht und Zugänglichkeit von 
Stellplätzen und Ladeinfrastruktur steuern kann 

Mangels ausdrücklicher Regelungen, müssen die Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 BauGB ausgelegt 
werden, um kommunale Gestaltungsmöglichkeiten der Elektromobilität zu identifizieren. In der 
folgenden Tabelle sind die im Wege der Auslegung ermittelten Handlungsspielräume der Gemeinde 
im Überblick zusammengefasst. Es können grundsätzlich öffentliche und private Flächen überplant 
werden. Am ehesten lässt sich die räumliche Verteilung von Flächen für Stellplätze und Ladesäulen 
steuern. Mittelbar kann darüber ein Anreiz geschaffen werden, die Ladesäulen tatsächlich 
herzustellen. Eine Herstellungspflicht für Ladesäulen kann nur über § 9 Abs. 1 Nr. 23b) BauGB 
festgesetzt werden. Die Zugänglichkeit kann allenfalls mittelbar gesteuert werden. 

Um die Reservierung von Flächen und gleichzeitig eine Herstellungspflicht für die Ladeinfrastruktur 
zu begründen, bietet sich die Kombination der Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 4, 11, 12 oder 22 
(Reservierung der Flächen, je nach Gegenstand der Festsetzung, also Fläche für Nebenanlage, 
Verkehrsfläche, Versorgungsfläche oder Fläche für Gemeinschaftsanlagen) und § 9 Abs. 1 Nr. 23b) 
BauGB (Herstellungspflicht für Stellplatz und Ladesäule) an. Eine zentrale Voraussetzung für eine 
Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 23b) BauGB ist, dass die Ladesäulen mit EE- oder KWK-Strom 
betrieben werden. 

Die folgende tabellarische Übersicht fasst die zentralen Ergebnisse der Prüfung des 
Festsetzungskataloges von § 9 Abs. 1 BauGB kurz zusammen: 

 

Instrument   
(§ 9 Abs. 1 
BauGB) 

Gegenstand 
Festsetzung 

Möglichkeiten 
Elektromobilität 

Voraussetzungen/Grenzen StP TA BR 

Nr. 4 Flächen für 
Nebenanlagen 

Flächen für Stellplätze, 
Garagen und Ladesäulen  

Benutzungsregime ggf. 
indirekt steuerbar 

Erforderlich aufgrund anderer 
Vorschriften 

Soweit sie Wohn- oder anderer 
Nutzung dienen 

x (x) (x) 

Nr. 11 Verkehrsflächen Flächen für Stellplätze und  
Ladesäulen 

Benutzungsregime z.T. 
direkt steuerbar 

Erforderlich zur 
Verkehrssteuerung 

x (x)  x 

Nr. 12 Versorgungsflächen Flächen für Ladestation 

Ggf. auch Flächen für 
zugehörigen Stellplatz 

Erforderlich zur Versorgung 

Nur Nutzung oder Speicherung 
von EE- oder KWK-Strom 

(x) (x) - 

Nr. 22 Flächen für 
Gemeinschaftsanlagen 

Flächen für 
Gemeinschaftsstellplätze 
und –garagen 

Qualifiziert als Ladestelle 
und Stellplatz für E-

Auf Grund von Landesrecht 
oder städtebaulich erforderlich 

x (x) (x) 
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Carsharing 

Nr. 23b) Bauliche/technische 
Maßnahmen 

Stellplatz, Ladeinfrastruktur Errichtung oder großer Umbau 
von Gebäuden oder sonstigen 
baulichen Anlagen 

Nur Nutzung oder Speicherung 
von EE- oder KWK-Strom 

x x - 

Erläuterung: StP = Stellplatz, TA = technische Ausstattung (etwa Ladesäule oder Wallbox), BR = Benutzungsregime (z.B. E-
Carsharing) 

3. Bisher keine erprobten, „gerichtsfesten“ elektromobilitätsfördernden Festsetzungen 

Keine der befragten Kommunen nutzte das Instrument des Bebauungsplans bisher, um Stellplätze 
mit Ladeinfrastruktur oder E-Carsharing im Quartier zu verankern. Eine Recherche der 
Rechtsprechung und Kommentarliteratur ergab ebenfalls keine Anwendungsfälle, in denen der 
Bebauungsplan zur Umsetzung elektromobilitätsfördernder Maßnahmen genutzt worden wäre. Es 
gibt daher noch keine gesicherte Rechtsprechung und darauf aufbauend Empfehlungen für 
„gerichtsfeste“ elektromobilitätsfördernde Festsetzungen in Bebauungsplänen.  

Gemeinden, die diesen Weg für planerisch sinnvoll halten, könnten mit innovativen Festsetzungen in 
dem oben dargelegten Rahmen die Handlungsspielräume testen. So könnte im Wege der 
Rechtsanwendung im Laufe der Zeit und ggf. mit Hilfe der Gerichte ein rechtssichere Vorgehensweise 
etabliert werden. Insbesondere die mit der Klimaschutznovelle 2011 eingeführten Regelungen sind 
so offen formuliert, dass sehr gute Gründe dafür sprechen, elektromobilitätsfördernde 
Festsetzungen darüber treffen zu dürfen. Andererseits hat die Auslegung gezeigt, dass es einer 
gewissen Argumentation bedarf, um die verschiedenen Festsetzungsmöglichkeiten für die 
Elektromobilität nutzbar zu machen.  

Will man Kommunen einen von vornherein rechtssicheren Handlungsrahmen bieten, sollte der 
Gesetzgeber den Katalog des § 9 Abs. 1 BauGB ausdrücklich um Festsetzungsmöglichkeiten für 
elektromobilitätsfördernde Flächen und Maßnahmen (klarstellend) ergänzen. Entsprechende 
Formulierungsvorschläge sollten Eingang in die nächste Baurechtnovelle finden. Ein klar definierter 
Handlungsspielraum führt voraussichtlich dazu, dass Gemeinden das Instrument des Bebauungsplans 
eher nutzen. Eine Klarstellung bzw. Weiterentwicklung der Festsetzungskataloges ist also 
wünschenswert. 

4. Überplanung privater Flächen möglich 

Grundsätzlich können die oben genannten Festsetzungen auch auf privaten Flächen getroffen 
werden. Eine Auswertung der Rechtsprechung hat beispielsweise aufgezeigt, unter welchen 
Voraussetzungen öffentliche oder private Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung auf 
privaten Grundstücken verankert werden können. Verhältnismäßig kleine Überplanungen von 
privaten Flächen sind von den Eigentümern hinzunehmen. Führen die Festsetzungen zu 
Vermögensnachteilen, können sie eine Entschädigungspflicht oder einen Übernahmeanspruch 
auslösen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Das dürfte für die hier 
betrachteten Fälle in der Regel nicht so sein, ist allerdings letztlich eine Frage des Einzelfalls. 

5. Wichtige Rolle informeller Mobilitätskonzepte 

Ein kommunales Mobilitätskonzept oder etwa ein Energie- und Klimaschutzkonzept mit einem 
Kapitel zur Mobilität spielt eine wichtige Rolle zur Rechtfertigung von Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 
BauGB. Es kann Argumente liefern, um die städtebauliche Erforderlichkeit zu begründen, 
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städtebauliche Gründe anzuführen und um im Rahmen des Abwägungsprozesses die Bedeutung der 
festsetzungsbegründenden Belange zu untermauern. Aus der Begründung zum Bebauungsplan sollte 
möglichst klar hervorgehen, dass und wie sich die einzelnen Festsetzungen aus dem Gesamtkonzept 
ableiten. 

(11) Handlungsempfehlungen 

Insgesamt lassen sich aus der Analyse und Bewertung folgende Handlungsempfehlungen ableiten: 

1. Handlungsspielräume testen 

Soweit Gemeinden dies für planerisch sinnvoll erachten, sollten sie in dem oben dargelegten Rahmen 
die Handlungsspielräume des § 9 Abs. 1 BauGB für die Festsetzung von Stellplätzen mit 
Ladeinfrastruktur ggf. nebst Benutzungsregime testen. So können im Laufe der Zeit durch 
Rechtsanwendung und kommunalen Erfahrungsaustausch sowie ggf. mit Hilfe der Gerichte, 
planerisch sinnvolle und gerichtsfeste Festsetzungen etabliert werden.  

2. Festsetzungsmöglichkeiten kombinieren 

Dabei bietet es sich an, Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 4, 11, 12 oder 22 (Reservierung der 
Flächen, je nach Gegenstand der Festsetzung, also Fläche für Nebenanlage, Verkehrsfläche, 
Versorgungsfläche oder Fläche für Gemeinschaftsanlagen) und § 9 Abs. 1 Nr. 23b) BauGB 
(Herstellungspflicht für Stellplatz und Ladesäule) zu kombinieren. Eine zentrale Voraussetzung für 
eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 23b) BauGB ist, dass die Ladesäulen mit EE- oder KWK-Strom 
betrieben werden. 

3. Klarstellung oder Erweiterung durch den Gesetzgeber 

Um den Gemeinden einen von vornherein rechtssicheren Handlungsrahmen zu bieten, sollte der 
Gesetzgeber im Rahmen der nächsten Baurechtsnovelle den Katalog des § 9 Abs. 1 BauGB 
ausdrücklich um Festsetzungsmöglichkeiten für elektromobilitätsfördernde Flächen und Maßnahmen 
(klarstellend) ergänzen. In der Literatur sind teilweise bereits Formulierungsvorschläge entwickelt 
worden, an die man anknüpfen kann.56 Empfehlenswert ist grundsätzlich die Klarstellung oder 
Ergänzung der flächenbezogenen Festsetzungen (nach § 9 Abs. 1 Nr. 4, 11, 12 und 22) und der 
maßnahmenbezogenen Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b) BauGB). Eine ausdrückliche oder durch 
Nennung in der Gesetzesbegründung gesicherte Festsetzungsmöglichkeit von offenen 
Benutzungsregimen (öffentliche Zugänglichkeit oder E-Carsharing) wäre ebenfalls wünschenswert. 

4. Mobilitätskonzept erstellen und einbinden 

Gemeinden sollten Mobilitätskonzepte erstellen und diese aktiv auch in der Bauleitplanung nutzen 
und umsetzen. Die einzelnen elektromobilitätsfördernden Festsetzungen sollten aus dem 
Gesamtkonzept entwickelt werden. Aus der Begründung zum Bebauungsplan sollte möglichst klar 
hervorgehen, dass und wie sich die einzelnen Festsetzungen aus dem Gesamtkonzept ableiten.  

c) Städtebaulicher Vertrag 

Die projektbezogene Errichtung von Stellplätzen für Elektrofahrzeuge nebst Ladeinfrastruktur auf 
privaten Flächen kann auch Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages sein. Gemeinden sind 

56 Für § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB siehe Mayer in Boesche et al., Eckpunkte für den rechtlichen Rahmen der 
Elektromobilität, S. 12, Harendt/Mayer, Rechtliche Rahmenbedingungen für Ladeinfrastruktur im Neubau und 
Bestand, S. 14. 
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grundsätzlich frei, im Rahmen der gesetzlichen Grenzen, städtebauliche Verträge mit 
Grundstückseigentümern zu schließen. Ein Vertragsschluss beruht jedoch immer auf Zustimmung 
beider Vertragsparteien. Anders als mit dem Instrument des Bebauungsplans, kann die Gemeinde 
hier nicht einseitig agieren. Wie weitgehend eine Gemeinde etwa ein Mobilitätskonzept mittels eines 
städtebaulichen Vertrages umsetzen kann, hängt wesentlich von ihrer Verhandlungsposition im 
konkreten Einzelfall ab. Je attraktiver die Lage der betroffenen Grundstücke, desto weiter dürfte der 
kommunale Verhandlungsspielraum in der Regel reichen.  

(1) Regelungsgegenstände 

In § 11 Abs. 1 Satz 2 Ziffern 1-5 BauGB sind beispielhaft eine Reihe von Maßnahmen aufgezählt, die 
Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages sein können. Nach Ziffer 4 kann etwa die Errichtung und 
Nutzung von Anlagen und Einrichtungen zur – auszugsweise – dezentralen Verteilung, Nutzung oder 
Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien oder KWK in einem städtebaulichen Vertrag 
vereinbart werden. Darunter dürfte auch die Errichtung und Nutzung von mit EE- oder KWK-Strom 
gespeisten Ladesäulen fallen.57  

Weitere mögliche Vertragsgegenstände sind die Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher 
Maßnahmen durch den Vertragspartner auf eigene Kosten (Ziffer 1), die Förderung und Sicherung 
der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele, insbesondere die Grundstücksnutzung (Ziffer 2) sowie 
die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche 
Maßnahmen entstehen inkl. die Bereitstellung von Grundstücken (Ziffer 3). Städtebauliche Verträge 
bieten einen weiten Gestaltungsspielraum, mit dem Vertragspartner die Umsetzung bestimmter 
Maßnahmen eines Mobilitätskonzepten oder die Übernahme dabei entstehender Kosten zu 
vereinbaren. Grundsätzlich können Stellplätze für Elektromobile, auch im E-Carsharing, deren 
technische Ausstattung und auch Benutzungsregime mit Hilfe eines städtebaulichen Vertrages 
vereinbart werden. 

Die rechtlichen Grenzen des städtebaulichen Vertrages sind nach § 11 Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB 
insbesondere die Angemessenheit und das sogenannte Koppelungsverbot. Leistung und 
Gegenleistung sind angemessen, wenn sie verhältnismäßig sind, also das Übermaßverbot nicht 
verletzt ist.58 Insbesondere müssen der wirtschaftliche Wert von Leistung und Gegenleistung 
ausgewogen und die Vereinbarungen nicht Folge eines Machtmissbrauchs der Gemeinde sein.59 § 11 
Abs. 2 Satz 2 BauGB regelt, dass solche Leistungen nicht vereinbart werden dürfen, auf die ohnehin 
ein Anspruch besteht. Nach dem sogenannten Koppelungsverbot müssen Leistung und 
Gegenleistung in einem sachlichen Zusammenhang stehen.60 

Drei der befragten Städte haben Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität bzw. Carsharing mit 
Hilfe von städtebaulichen Verträgen in jeweils einem Stadtentwicklungsprojekt umgesetzt und dabei 
auch private Flächen in Anspruch genommen.61 

 

57 Nach Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 11 Rn. 61, umfasst Nr. 4 „sämtliche in diesem Zusammenhang 
in Betracht kommenden Anlagen“, ist also sehr weit gefasst. 
58 Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 11 Rn. 75. 
59 Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 11 Rn. 75. 
60 Reidt in BKL, beck-online 2016, BauGB § 11 Rn. 74 mit Beispielen. 
61 In dem Projekt Solardorf Müllerstraße in Norderstedt gibt es ebenfalls einen städtebaulichen Vertrag 
zwischen dem Investor und der Stadt. 
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(2) Beispiel Darmstadt – Lincoln Siedlung 

Der Entwurf des städtebaulichen Vertrag, den die Stadt Darmstadt mit der BVD Living GmbH & Co. 
KG verhandelt, enthält folgende elektromobilitätsfördernde Regelungen: 

• Die Entwicklung der Lincoln-Siedlung soll klimaneutral, dem im aktuellen Klimaschutzkonzept 
entwickelten Leitbild der Wissenschaftsstadt Darmstadt folgen (Präambel). 

• Die Lincoln-Siedlung soll unter anderem ein Modellquartier für ein auto- und verkehrsreduziertes 
Wohnen mit den Schwerpunkten Mobilitätsmanagement, Stellplatzorganisation, 
flächendeckendes CarSharing und Elektromobilität sein (Präambel). 

• Die Stadt hat für den Geltungsbereich des Bebauungsplans S 25 eine Stellplatzeinschränkungs- 
und Verzichtssatzung („Einschränkungssatzung“) beschlossen. Danach sind 0,2 Stellplätze pro 
Wohneinheit auf dem Baugrundstück oder auf dem zugehörigen Baufeld herzustellen 
(„wohnungsnahe Stellplätze“). Der übrige Stellplatzbedarf nach der Einschränkungssatzung, bis 
zu weitere 0,6 Stellplätze pro Wohneinheit, ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplans S 25 
entweder in Baufeld-bezogenen Sammelgaragen („Baufeld-Stellplätze“) oder in zentralen 
Stellplatzanlagen der Lincoln-Siedlung („zentrale-Stellplätze“) herzustellen (§ 6 Ziffer 1). 

• Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, finanziell und organisatorisch an der Umsetzung des 
Mobilitätskonzeptes mitzuwirken. Wesentliche Bestandteile des Mobilitätskonzepts sind: 
 Mobilitätsberatung für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie die Endkunden, 
 Betrieb der Mobilitätszentrale, 
 Bereitstellung, Organisation, Vertrieb und Marketing der Mobilitätsangebote und 

Serviceangebote (CarSharing, BikeSharing inkl. Lastenräder, Elektromobilität, 
Dienstleistungen u.m.), 

 Entwicklung und Evaluation neuer Mobilitätsangebote. 
Einzelheiten werden in dem gesonderten Durchführungsvertrag geregelt (§ 6 Ziffer 4). 

• Für die vorlaufenden Kosten des Mobilitätskonzepts wird für die ersten zwei Jahre beginnend ab 
dem 01.01.2016 eine Anschubfinanzierung bis zu einer Summe von 400.000 € nach Maßgabe des 
Durchführungsvertrages zur Verfügung gestellt. Die Kostentragung ist in § 16 Abs. 10 geregelt (§ 
6 Ziffer 5). 

Neben dem Instrument des städtebaulichen Vertrages nutzt die Stadt Darmstadt drei weitere 
Instrumente, um das innovative Gesamtkonzept umzusetzen: 

• Die Einschränkungs- und Verzichtssatzung der Lincoln-Siedlung enthält – abweichend von der 
Stellplatzsatzung – Vorschriften zur Mindest- und Höchstzahl sowie zur Lage der Stellplätze. Die 
überwiegende Zahl der Stellplätze ist in Sammelgaragen unterzubringen. 

• Der Bebauungsplan setzt die Standorte der Sammelgaragen fest. 
• Nach der hessischen Garagenverordnung sind 5% der Stellplätze mit Ladestationen für 

Elektrofahrzeuge zu versehen. Diese Vorgabe nutzt die Lincoln-Siedlung mittelbar über die 
Vorgaben zu Sammelgaragen in der Einschränkungs- und Verzichtssatzung sowie dem 
Bebauungsplan. 

• Ein Integriertes Klimaschutzkonzept enthält die zentralen Ziele und Strategien des städtischen 
Klimaschutzes. 

Der Einsatz folgender weiterer Instrumente ist geplant bzw. befindet sich bereits im 
Umsetzungsprozess: 
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• Die Stellplatzsatzung wird überarbeitet. Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität sollen 
mit aufgenommen werden. Ab einer bestimmten Anzahl von Stellplätzen soll Ladeinfrastruktur 
für Kraftfahrzeuge und Fahrräder/Pedelecs bereitgestellt werden. Gegenüber dem 
städtebaulichen Vertrag hat die Stellplatzsatzung den Vorteil, dass die Gemeinde so stadtweit 
Adressaten ohne weitere Umsetzungserfordernisse erreicht. 

• Ein Durchführungsvertrag befand sich im Zeitpunkt der Befragung noch in der Abstimmung. Er 
soll insbesondere den Stellplatzschlüssel spezifizieren, indem die 0,8 Stellplätze pro Wohneinheit 
wie folgt aufgeteilt werden: 0,65 Stellplätze sind in Sammelgaragen, 0,15 Stellplätze 
wohnungsnah und darüber hinaus mit Vorrang für mobilitätseingeschränkte Personen sowie 
Carsharing-/Carpooling-Fahrzeuge unterzubringen. 

• In den Grundstückskaufverträgen sollen detailliertere Anforderungen geregelt werden. 
• Ein Stadtentwicklungsplan mit untergeordnetem Mobilitätsplan sowie ein gesamtstädtisches 

Konzept für die Förderung von Elektromobilität soll entwickelt werden. 

(3) Beispiel Hamburg – Mitte Altona 

In Abschnitt XII des städtebaulichen Vertrages zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg, Aurelis 
und zwei PANTA Grundstücksgesellschaften werden ausführlich einzelne Verpflichtungen zur 
Umsetzung des Mobilitätskonzeptes geregelt.62 Grundlegend vereinbaren die Vertragsparteien, dass 
Mitte Altona ein Modellquartier für auto- und verkehrsreduziertes Wohnen werden soll. In Abschnitt 
XII.1 des städtebaulichen Vertrages verpflichten sich die Eigentümer grundsätzlich, an den im 
Mobilitätskonzept vorgeschlagenen Bausteinen mitzuwirken. Das Mobilitätskonzept ist dem 
städtebaulichen Vertrag als Anlage 9 beigefügt. Im Einzelnen vereinbaren die Vertragspartner 
insbesondere Folgendes: 

• Die Eigentümer beteiligen sich an der Umsetzung eines Mobilitäts- und 
Mobilitätsmangementkonzeptes mit Kostenerstattungen und Leistungen, die insgesamt 
brutto 2,46 Mio Euro betragen (Abschnitt XII.2).  

• Die Eigentümer werden spätestens drei Jahre nach Baubeginn jeweils eine Anlaufstelle für 
Mobilitätsberatung an bestimmten Orten einrichten. Verschiedene Mobilitätsarten sind 
vorzuhalten. Die Mobilitätsberatung soll eng mit dem Quartiersmanagement verzahnt sein 
(Abschnitt XII.3). 

• Im gesamten Projektgebiet sollen im Durchschnitt nicht mehr als 0,4 Stellplätze pro 
Wohnung hergestellt werden. Die Baublöcke der Baugemeinschaften sehen einen 
Stellplatzschlüssel von 0,2 vor (Abschnitt XII.5). 

• Die Eigentümer verpflichten sich, im Rahmen des Mobilitätskonzept die Anzahl der Plätze für 
Carsharing-Fahrzeuge sowie die Art der Fahrzeugflotte zu ermitteln. Es sind mindestens 15 
Carsharing Fahrzeuge mit Stellplatz auf privaten Flächen vorzusehen. Daneben wird geregelt, 
wo und wann die Plätze herzustellen sind (Abschnitt XII.6). 

• Die Eigentümer erklären sich bereit, an dem Mobilitätsprojekt „e-Quartier“ mit dem Projekt 
„Mitte Altona“ teilzunehmen. Die dafür aufzuwendenden Kosten sind in Anlage 16 
dargestellt.63 Die Eigentümer verpflichten sich darüber hinaus, mehrere Ladestationen für 

62 Der städtebauliche Vertrag ist abrufbar unter 
http://www.hamburg.de/contentblob/4321470/63728c804273ee9bf847d4f7f0bd3574/data/staedtebaulicher-
vertrag-mitte-altona.pdf. Für einen Überblick zum Projekt siehe auch Difu 2015, S. 98ff. 
63 Die Anlagen sind nicht Teil des im Internet abrufbaren städtebaulichen Vertrages. 
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Elektrofahrzeuge herzustellen. Die nach Ziffer XII.664 bereitzustellenden Carsharing 
Fahrzeuge sollen auch Elektrofahrzeuge umfassen. 

Folgende weitere Instrumente kommen im Projekt Mitte Altona elektromobilitätsfördernd zum 
Einsatz: 

• Der Masterplan Mitte Altona aus dem Jahr 2012 verlangte die Erarbeitung eines 
Mobilitätskonzeptes. Ziel ist es, den Erwerb oder den Gebrauch eines eigenen Autos im Quartier 
so gut wie überflüssig zu machen.65 

• Das Mobilitätskonzept Mitte Altona verfolgt im Schwerpunkt die Stärkung des Fuß- und 
Radverkehrs und des ÖPNV, nennt aber auch elektromobilitätsfördernde Maßnahmen ein.66 Ein 
wichtiger Baustein ist die Einführung eines Mobilitätsmanagements im Quartier. 

(4) Beispiel Würzburg  

Die Stadt Würzburg hat ein Muster für ein Kapitel „Mobilitätskonzept Car-Sharing“ in städtebaulichen 
bzw. Durchführungsverträgen entwickelt, das bereits in einigen Projekten zum Einsatz kam. Es 
bezieht sich „nur“ auf Carsharing, ist aber auf E-Carsharing übertragbar. Das Instrument des 
städtebaulichen bzw. Durchführungsvertrages wird hier kombiniert mit dem Bebauungsplan und der 
Stellplatzsatzung. Nach einer textlichen Festsetzung im Bebauungsplan67 auf Grundlage der 
Stellplatzsatzung der Stadt Würzburg kann die Stellplatzzahl um je sieben PkW-Stellplätze pro 
angebotenem Carsharing-Auto reduziert werden. Die textlichen Hinweise nehmen auf den 
städtebaulichen bzw. Durchführungsvertrag Bezug. In deren Kapitel „Mobilitätskonzept Car-Sharing“ 
sind sodann Beschaffenheit und Lage der Stellplätze, offener Zugang, Angebotsqualität, 
Kooperationspartner, Laufzeit, Flottenumfang, Kündigung des Mobilitätskonzeptes, und Nachweise 
detailliert geregelt.68 

(5) Zwischenergebnisse 

Die Handlungsspielräume der Kommune mit Hilfe von städtebaulichen Verträgen Stellplätze mit 
Ladeinfrastruktur und das Benutzungsregime zu regulieren sind thesenartig wie folgt 
zusammenfassen: 

1. Flexibles Instrument 

Der städtebauliche Vertrag ist ein sehr flexibles Instrument, mit dem die Gemeinde projektbezogen 
und standortspezifisch in einem durch den Vertrag zu bestimmenden Raum, 
elektromobilitätsfördernde Maßnahmen mit den Grundstückseigentümern vereinbaren kann. Es 
bestehen grundsätzlich Vertragsfreiheit und ein großer Gestaltungsspielraum. Rechtliche Grenzen 
setzen vor allem das Koppelungsverbot und das Erfordernis der Angemessenheit. 

 

64 Hier verweist der städtebauliche Vertrag wohl versehentlich auf Ziffer XII.7 (Radverkehr). 
65 Siehe Masterplan Mitte Altona, Informationsbroschüre, S. 10, abrufbar unter: 
http://www.hamburg.de/contentblob/3878498/6eb7b579840b36bec10a2b72f523dd01/data/broschuere-
masterplan-mitte-altona.pdf.  
66 Mobilitätskonzept Mitte Altona von September 2013, S. 61f, abrufbar unter 
http://www.hamburg.de/contentblob/4111664/2809d680baf01c026ab2f8583eb46d3c/data/mobilitaetskonze
pt-mitte-altona.pdf.  
67 Für ein Beispiel siehe Abschnitt C.I.2.a)(5). 
68 Gliederung der Musterregelung, unveröffentlicht. 
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2. Offen zur Regulierung umfassender Mobilitätskonzepte 

Mit Hilfe von städtebaulichen Verträgen können Gemeinden und Grundstückseigentümer 
umfassende Mobilitätskonzepte regeln, in denen Elektromobilität ein Baustein ist. 

3. Ausbau von Stellplätzen und Ladeinfrastruktur auch im Bestand möglich  

Städtebauliche Verträge werden auch bei der Modernisierung von Bestandsquartieren eingesetzt. So 
können sie die Integration von Stellplätze und Ladeinfrastruktur nebst Vereinbarungen zum 
Benutzungsregime in bestehende Quartiere ermöglichen. 

4. Kommunale Einflussnahme abhängig von Verhandlungsposition 

Städtebauliche Verträge sind kooperative Verträge. Beide Vertragsparteien müssen dem 
Verhandlungsergebnis zustimmen. Wie weitgehend eine Gemeinde elektromobilitätsfördernde 
Maßnahmen vereinbaren kann, hängt von der Stärke ihrer Verhandlungsposition im Einzelfall ab. Der 
Verhandlungsspielraum dürfte umso größer sein, je attraktiver die zu entwickelnden Flächen gelegen 
sind. 

(6) Handlungsempfehlungen 

Insgesamt lassen sich aus der Analyse und Bewertung folgende Handlungsempfehlungen ableiten: 

1. Städtebauliche Verträge nutzen 

Städtebauliche Verträge bieten einen weiten Handlungsspielraum, elektromobilitätsfördernde 
Maßnahmen mit Grundstückseigentümern zu vereinbaren. Grundsätzlich können – innerhalb der 
gesetzlichen Grenzen – Regelungen zu Stellplätzen, Ladeinfrastruktur und Benutzungsregimen auf 
öffentlichen und privaten Flächen getroffen werden. 

2. Implementierung sicherstellen 

Für die Qualität der Umsetzung ist es wichtig, dass die Vereinbarungen aus einem städtebaulichen 
Vertrag mit Hilfe von Durchführungsverträgen und ggf. auch einzelnen Regelungen in 
Grundstückskaufverträgen rechtsverbindlich implementiert werden. 

3. Kombination und Abstimmung mit anderen formellen und informellen Instrumenten 

Wie die Fallbeispiele gezeigt haben, ist es für die Vereinbarung und Umsetzung 
elektromobilitätsfördernder Maßnahmen sinnvoll, verschiedene Instrumente miteinander zu 
kombinieren und aufeinander abzustimmen. Für die übergeordnete Steuerung ist es 
empfehlenswert, ein Mobilitätskonzept zu entwickeln. 

4. Klarstellung in § 11 BauGB erwägen 

Der Gesetzgeber sollte erwägen im Rahmen der nächsten Baurechtsnovelle, 
elektromobilitätsfördernde Maßnahmen zur Klarstellung explizit in den beispielhaften Katalog von § 
11 Abs. 1 Satz 2 BauGB mit aufzunehmen. So bestünde eine klare, ausdrückliche Handlungsoption für 
die Gemeinden. 
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2. Bauordnungsrecht 

Das Bauordnungsrecht ermächtigt Kommunen, bestimmte Themenbereiche mit Hilfe von Satzungen 
zu regeln. Vor allem Stellplatzsatzungen eröffnen Handlungsspielräume für die kommunale 
Steuerung von Elektromobilität.69 

a) Stellplatzsatzungen 

Die Bauordnungen aller Bundesländer – mit Ausnahme von Berlin und Hamburg70 – verpflichten 
Grundstückseigentümer, bei der Errichtung oder Nutzungsänderung von (Wohn-)Gebäuden, 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge herzustellen oder ermächtigen die Gemeinden, Herstellungspflichten 
für Stellplätze anzuordnen. Die Stellplatzregelungen der Bauordnungen sind in den Bundesländern im 
Einzelnen sehr unterschiedlich ausgestaltet. Zum Teil enthalten sie eine Vorschrift, die die 
Herstellungspflicht für Stellplätze begründet und eine Vorschrift, die Gemeinden ermächtigt, etwa in 
Form von Stellplatzsatzungen die näheren Anforderungen der Stellplatzpflicht zu bestimmen.71 
Teilweise enthalten auch die Vorschriften zur Herstellungspflicht Ermächtigungsgrundlagen für 
kommunale Stellplatzsatzungen.72 Andere Landesbauordnungen verzichten mittlerweile ganz auf die 
landesrechtlich angeordnete Herstellungspflicht und überlassen es den Gemeinden, ob und unter 
welchen Bedingungen sie eine Herstellungspflicht für Stellplätze im Wege einer Stellplatzsatzung 
anordnen wollen.73 

Nach § 49 der Musterbauordnung kann die Herstellungspflicht für Stellplätze in den Bundesländern 
etwa wie folgt verankert werden:  

„(1) Die notwendigen Stellplätze und Garagen sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (§ 86 
Abs. 1 Nr. 4) sind auf dem Baugrundstück oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem 
geeigneten Grundstück herzustellen, dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich 
gesichert wird. 

(2) Die Gemeinde hat den Geldbetrag für die Ablösung von Stellplätzen zu verwenden für 

1. die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, die Instandsetzung oder die 
Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen, 

2. sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr ein-schließlich 
investiver Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.“ 

Die Vorschrift, die die Gemeinden ermächtigt, im Wege von Satzungen örtliche Bauvorschriften zu 
Stellplätzen zu erlassen, kann gem. § 86 Abs. 1 Nr. 4 der Musterbauordnung etwa wie folgt lauten:  

„(1) Die Gemeinden können durch Satzung örtliche Bauvorschriften erlassen über (...) 

69 Siehe zu bauordnungsrechtlichen Fragen auch Mayer in Boesche et al., Eckpunkte für den rechtlichen 
Rahmen der Elektromobilität, Ergebnispapier Nr. 34, S. 11f, Harendt/Mayer, Rechtliche Rahmenbedingungen 
für Ladeinfrastruktur im Neubau und Bestand, Ergebnispapier Nr. 11, S. 15ff. Das Bauordnungsrecht ermächtigt 
Kommunen auch zum Erlass von Gestaltungssatzungen. Damit lassen sich gestalterische Vorgaben für 
Ladeinfrastruktur und Stellplätze entwickeln. Einfacher könnte es jedoch sein, Vorgaben zur Gestaltung in der 
Stellplatzsatzung zu regeln, siehe Difu 2015, S. 88. 
70 Siehe dazu Abschnitt C.I.2.a)(7). 
71 Siehe beispielsweise § 37 Abs. 1 und 3 LBO BW (Herstellungspflicht), § 74 Abs. 2 und 3 LBO BW 
(Ermächtigung zum Erlass von Satzungen) oder § 49 Abs. 1  LBauO M-V (Herstellungspflicht), § 86 Abs. 1 LBauO 
M-V (Ermächtigung zum Erlass von Satzungen). 
72 So beispielsweise § 44 HessBauO. 
73 So beispielsweise § 85 Abs. 1 Nr. 4 BremBauO, § 86 Abs. 1 Nr. 4 BauO NRW, § 48 Abs. 1 Satz 1 BauO LSA. 
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4. Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (§ 
49 Abs. 1), die unter Berücksichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der 
Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs und der Erschließung durch Einrichtungen des 
öffentlichen Personennahverkehrs für Anlagen erforderlich sind, bei denen ein Zu- und 
Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern zu erwarten ist (notwendige Stellplätze 
und Abstellplätze für Fahrräder), einschließlich des Mehrbedarfs bei Änderungen und 
Nutzungsänderungen der Anlagen sowie die Ablösung der Herstellungspflicht und die Höhe 
der Ablösungsbeträge, die nach Art der Nutzung und Lage der Anlage unterschiedlich 
geregelt werden kann, (...)“. 

Eine Regelung, die Kommunen explizit ermächtigt, die technische Ausstattung von Stellplätzen für 
Elektromobilität zu verlangen, gibt es bisher nicht. Ein Hinweis darauf, ob etwa die technische 
Ausstattung von Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur von den landesrechtlichen 
Ermächtigungsgrundlagen gedeckt ist, findet sich bisher auch nicht in den Begründungen zu den 
Landesbauordnungen, in der Kommentarliteratur oder in der Rechtsprechung. 

(1) Landesrechtliche Ermächtigungsgrundlagen 

Im Wortlaut aller Landesbauordnungen mit Ausnahme der niedersächsischen können insgesamt drei 
Formulierungen so ausgelegt werden, dass sie die Gemeinden ermächtigen, Regelungen zur 
Errichtung von Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur in ihre Stellplatzsatzungen aufzunehmen. Sie 
ermöglichen die kommunale Regulierung der „Ausstattung“, „Gestaltung“ oder „Beschaffenheit“ von 
Stellplätzen. 

Beispielsweise bestimmt § 81 Abs. 1 Nr. 4 der hessischen Bauordnung: 

„Die Gemeinden können durch Satzung Vorschriften erlassen über […]                                       
4. die Ausstattung, Gestaltung, Größe und Zahl der Stellplätze für Kraftfahrzeuge […]“.  

Der Begriff „Ausstattung“ erfasst naheliegend auch die technische Ausstattung eines Stellplatzes. 
Darunter fallen begrifflich sowohl Anforderungen für die Bereitstellung von Leerrohren oder 
Stromanschlüssen als auch für die Errichtung einer Ladestation.74 Für diese Auslegung spricht auch, 
dass nach § 3 Abs. 1 aE HessBauO bauordnungsrechtliche Maßnahmen ausdrücklich den Schutz der 
Gesundheit und der natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährden dürfen. Auch die in Art. 20a GG 
und Art. 26a der Hessischen Verfassung verankerte Staatszielbestimmung Umweltschutz streitet für 
diese Auslegung.75 In den wenigen bisher zu dieser Frage erschienenen Meinungen in der Literatur 
wird soweit ebenfalls einhellig vertreten, dass unter den Begriff der „Ausstattung“ auch die 
Ausstattung von Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur fällt.76 

Nur die Satzungsermächtigung der hessischen Bauordnung erlaubt den hessischen Kommunen 
ausdrücklich, die „Ausstattung“ von Stellplätzen näher zu bestimmen. Die Landesbauordnungen von 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und dem Saarland ermächtigen die Gemeinden, die 
„Gestaltung“ der Stellplätze näher in Stellplatzsatzungen zu regeln.77 Die technische Ausstattung von 
Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur lässt sich begrifflich darunter fassen. Dass in der hessischen 
Bauordnung die „Gestaltung“ neben der „Ausstattung“ erwähnt wird, spricht für eine differenzierte 

74 Vgl. Walsch, Umweltschutz durch örtliche Bauvorschriften, S. 616f. 
75 So auch Reimer/Danne, JA 2015, S. 41. 
76 Reimer/Danne, JA 2015, S. 41; Walsch, Umweltschutz durch örtliche Bauvorschriften, S. 617, 622, 623. 
77 § 86 Abs. 1 Nr. 4 BauO NRW, § 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO RP, § 88 Abs. 1 Nr. 4 LBauO Thüringen, § 85 Abs. 1 Nr. 3 
LBauO Saarland. 
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Betrachtung. Reimer und Danne halten diese Regelungen für mit der hessischen Bauordnung 
„vergleichbar“ und sind also der Ansicht, dass auch in diesen Bundesländern kommunale 
Stellplatzsatzungen, die die Herstellung von Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur vorsehen, zulässig 
sind.78 Walsch geht zwar auf die Formulierungsvariante ein, nimmt aber nicht ausdrücklich 
abschließend Stellung.79 

Schließlich ermächtigen die Landesbauordnungen von Hessen, Bayern, Bremen, Sachsen-Anhalt, 
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen die Kommunen, in ihren Stellplatzsatzungen die 
„Beschaffenheit“ von Stellplätzen zu regulieren.80 Die oben zitierte Musterbauordnung ist ebenso 
verfasst. Ladeinfrastruktur kann begrifflich auch als ein Teil der „Beschaffenheit“ von Stellplätzen 
verstanden werden. Reimer und Danne stufen auch diese Formulierung als „vergleichbar“ ein.81 
Walsch spricht sich dafür aus, dass der Begriff „Beschaffenheit“ ebenso wie der Begriff 
„Ausstattung“, die Kommunen ermächtigt, in Stellplatzsatzungen die Herstellung von Stellplätzen mit 
Ladeinfrastruktur zu verlangen.82 Für diese Auslegung spricht auch die Kommentierung von 
Hornmann zu § 44 Abs. 1 Satz 3 HessBauO, wonach unter Beschaffenheit auch der „technische 
Aufbau“ und die „Gestaltung“ von Stellplätzen fallen.83 

In welchen Bundesländern die Gemeinden ermächtigt sind, die Errichtung von Stellplätzen mit 
Ladeinfrastruktur im Wege einer Stellplatzsatzung anzuordnen, hängt also wesentlich an der 
Auslegung des genauen Wortlautes in den einzelnen Ermächtigungsgrundlagen. Am sichersten 
erfasst der Begriff „Ausstattung“ der hessischen Bauordnung auch die technische Ausstattung von 
Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur. Es sprechen gute Gründe dafür, auch die Begriffe „Gestaltung“ 
und vor allem „Beschaffenheit“ so auszulegen, dass sie die Ausstattung von Stellplätzen mit 
Ladeinfrastruktur ermöglichen. Ausgehend von einer elektromobilitätsfreundlichen Auslegung wären 
allein die niedersächsischen Kommunen nicht ermächtigt, in ihren Stellplatzsatzungen die Errichtung 
von Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur zu verlangen. 

(2) Verhältnismäßigkeit 

Eine Stellplatzsatzung, die Grundeigentümer verpflichtet, auf ihren Grundstücken Stellplätze mit 
Ladeinfrastruktur zu errichten, greift in die in Art. 14 GG verbriefte Eigentumsfreiheit der 
Grundeigentümer ein. Das ist grundsätzlich im Rahmen der sogenannten Sozialbindung des 
Eigentums gem. Art. 14 Abs. 2 GG möglich, setzt jedoch insbesondere voraus, dass die 
Stellplatzsatzung als Inhalts- und Schrankenbestimmung der Eigentumsfreiheit verhältnismäßig ist. 
Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz erfordert, dass die Stellplatzsatzung ein geeignetes, 
erforderliches und im engeren Sinne verhältnismäßiges Mittel ist, um einem legitimen Zweck zu 
dienen.  

78 Reimer/Danne, JA 2015, Fn. 31. 
79 Walsch, Umweltschutz durch örtliche Bauvorschriften, S. 617, 622, 623. 
80 § 44 Abs. 3 HessBauO, § 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO, § 85 Abs. 1 Nr. 4 BremBauO, § 85 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 BauO 
LSA, § 86 Abs. 1 Nr. 4 LBauO M-V, § 49 Abs. 1 Satz 2 SächsBO, § 89 Abs. 1 Nr. 4 SächsBO. 
81 Reimer/Danne, JA 2015, Fn. 31, genannt ist dort ausdrücklich nur die Bayrische Landesbauordnung, die den 
Begriff „Beschaffenheit“ verwendet. Es ist unklar, ob die Aufzählung nur beispielhaft ist.  
82 Walsch, Umweltschutz durch örtliche Bauvorschriften, S. 617, 622, 623. 
83 Hornmann, Kommentar zur Hessischen Bauordnung, § 44 Rn. 116. Ein weiterer Ansatzpunkt für die 
Ausstattung eines Stellplatzes mit Ladeinfrastruktur ist der Begriff „Konstruktionen“ in § 44 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 
HessBauO. Damit sind laut Begründung der Hessischen Bauordnung allerdings insbesondere Stapelgaragen und 
Stapelstellplätze gemeint, LT-Drs. 15/3635, S. 127.  
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Die Förderung der Elektromobilität dient dem Klima- und dem Gesundheitsschutz und damit in Art. 
20a GG und Art. 2 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich verankerten legitimen Zwecken. Eine 
Stellplatzsatzung führt dazu, dass neue Stellplätze mit Ladeinfrastruktur geschaffen werden, 
begegnet damit einem wesentlichen Ausbauhindernis und ist also geeignet, die Elektromobilität zu 
fördern. Eine Stellplatzsatzung ist erforderlich, wenn es kein gleich geeignetes, milderes Mittel gibt, 
um den legitimen Zweck zu fördern. Festsetzungen in Bebauungsplänen wirken deutlich kleinteiliger 
und sind im Erstellungsprozess aufwendiger. Sie können also nicht in gleicher geeigneter Weise wie 
eine Stellplatzsatzung die Elektromobilität fördern. Das Kriterium der Erforderlichkeit dürfte also 
auch erfüllt sein.  

Um die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne zu beurteilen, kommt es ganz wesentlich auf den 
Einzelfall an. Hier sind die betroffenen privaten Belange des Eigentümers (insbesondere geschützt 
durch Art. 14 Abs. 1 GG) und die öffentlichen Belange der Gemeinde (insbesondere Klima- und 
Gesundheitsschutz gem. Art. 20a GG und Art. 2 Abs. 1 GG) abzuwägen. Wie stark eine 
Stellplatzsatzung in die Eigentumsfreiheit des Grundeigentümers eingreift, hängt vor allem von den 
konkreten Anforderungen nach der Stellplatzsatzung und dem Verhältnis zwischen dadurch 
entstehenden Kosten und dem Gesamtvolumen der Investitionen des Grundeigentümers ab. Bei 
großen Bauvorhaben dürfte die Anforderung, einige Stellplätze mit Ladeinfrastruktur zu versehen, 
die Eigentumsfreiheit nicht wesentlich beeinträchtigt sein. Verlangt die Stellplatzsatzung lediglich das 
Vorhalten von Leerrohren oder elektrischen Anschlüssen ist die Satzung noch leichter als 
verhältnismäßig anzusehen.84  

(3) Beispiel Stadt Offenbach 

Die Stadt Offenbach am Main hat in § 6 Abs. 5 ihrer Stellplatzsatzung vom 12.09.201385 folgende 
innovative Regelung zur Schaffung von Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur getroffen: 

„Bei Vorhaben ab einem regulären Stellplatzbedarf von 20 Einstellplätzen sollen mindestens 
25% der Einstellplätze mit einer Stromzuleitung für die Ladung von Elektro-Fahrzeugen 
versehen werden. Bei der Berechnung ist jeweils auf den vollen Stellplatz aufzurunden, 
wobei die Zahl mindestens „1“ beträgt.“ 

 
§ 2 Abs. 5 (b) der Stellplatzsatzung regelt Ausnahmen von der Herstellungspflicht und liefert einen 
Anreiz für die Einbindung von Carsharing Angeboten: 
 

„Im Einzelfall kann im pflichtgemäßen Ermessen und aufgrund besonderer Umstände – 
jeweils ganz oder teilweise – der Ein- und Abstellplatzbedarf als in anderer Weise gedeckt 

84 Ausführlicher zur Verhältnismäßigkeit siehe Reimer/Danne, JA 2015, S. 41, 42. In dem dort geschilderten, 
erfundenen Fall einer juristischen Hausarbeit verlangte die Stellplatzsatzung von den Grundeigentümern die 
Errichtung von funktionsfähigen Ladevorrichtungen für marktgängige Elektrofahrzeuge. Sie sorgte für eine 
„grundrechtsschonende Umsetzung“, indem der örtliche Stromversorger nach der Satzung für die ersten zehn 
Jahre kostenlosen Ökostrom für die entsprechenden Ladesäulen zur Verfügung stellte. Damit war eine 
tatsächliche Umsetzung ohne Abrechnungsprobleme gewährleistet, ebd, S. 42. 
85 Satzung der Stadt Offenbach am Main über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen für Kraftfahrzeuge 
sowie von Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung), abrufbar unter 
https://www.offenbach.de/medien/bindata/of/bauverwaltung/6.080_Satzung_der_Stadt_Offenbach_ueber_di
e_Herstellung_von_Stellplaetzen_und_Garagen_fuer_Kraftfahrzeuge__Stellplatzsatzung_.pdf. Siehe dazu auch 
Difu 2015, S. 86ff. 
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betrachtet werden, der Stellplatzbedarf geringer festgelegt werden oder die 
Herstellungspflicht entfallen. Als Umstände im vorgenannten Sinne gelten insbesondere: (...)  
 
(b) Für Vorhaben mit einem regulären Einstellplatzbedarf von mindestens 30: Ein 
Mobilitätskonzept belegt den geringeren Einstellplatzbedarf bzw. die anderweitige Deckung 
desselben. Bestandteile eines solchen Konzepts können etwa ein Car-Sharing-Angebot oder 
die Ausgabe von Job-Tickets sein.“ (Hervorhebung durch die Verfasserin) 

Die Stadt Offenbach ist bisher wohl die einzige Gemeinde in Deutschland, die eine solche 
Stellplatzsatzung erlassen hat. Die Befragungen im empirischen Teil der Untersuchung haben gezeigt, 
dass die Stadt Darmstadt eine ähnliche Stellplatzsatzung erarbeitet.  

Die Stellplatzsatzung der Stadt Offenbach stützt sich auf die Ermächtigungsgrundlagen der §§ 44 Abs. 
1 Satz 2 und 81 Abs. 1 Nr. 4 HessBauO i.V.m. HGO. Sie verlangt von den Grundstückseigentümern 
nicht die Errichtung von funktionstüchtigen Ladesäulen für Elektrofahrzeuge sondern lediglich, dass 
„Einstellplätze mit einer Stromleitung für die Ladung von Elektro-Fahrzeugen versehen werden“. Für 
die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit bedeutet das, dass der Grundrechtseingriff in die 
Eigentumsfreiheit der Grundeigentümer eher gering ausfällt. Die Investitionskosten dürften 
verhältnismäßig gering sein, Fragen des Betriebs und der Abrechnung von Ladesäulen stellen sich 
nicht. Weitere „grundrechtschonende“ Komponenten der Regelung der Stadt Offenbach sind die 
Begrenzung auf Vorhaben ab einem regulären Stellplatzbedarf von 20 Einstellplätzen, die 
Anforderung, dass nur jeder vierte der Einstellplätze mit einer Stromzuleitung zu versehen ist sowie 
die Ausnahmen von der Herstellungspflicht, etwa durch Nachweis eines Mobilitätskonzeptes. 

Der Weg der Stadt Offenbach ist damit ein vorsichtiger, wohl abgewogener erster Schritt hin zur 
effektiven Nutzung von Stellplatzsatzungen zur Förderung der Elektromobilität. In der Umsetzung hat 
die Stadt mit der Stellplatzsatzung bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Vor allem im 
halböffentlichen aber auch im privaten Bereich entstehen Stellplätze mit Ladeinfrastruktur. 

(4) Beispiel Stellplatzortsgesetz Bremen 

Das Stellplatzortsgesetz Bremen86 ist ein Beispiel für die mittelbare Steuerung von Carsharing 
Angeboten über den Ausnahmenkatalog einer grundsätzlichen Herstellungspflicht von Stellplätzen. 
Das Gesetz nimmt noch keinen Bezug auf Elektromobilität, liefert jedoch Anreize zum Ausbau von 
Carsharing-Stationen. § 9 Abs. 1 StellplOG regelt die Voraussetzungen für die Aussetzung der 
Stellplatzverpflichtung wie folgt:  

„Die Pflicht zur Herstellung notwendiger Stellplätze kann anteilig ausgesetzt werden, solange 
und soweit zu erwarten ist, dass sich der Stellplatzbedarf durch besondere Maßnahmen eines 
Mobilitätsmanagements, insbesondere durch die Nutzung von Zeitkarten für den 
öffentlichen Personennahverkehr, Errichtung und Einbindung von Car-Sharing-Stationen 
oder durch den dauerhaften Verzicht auf die Benutzung von Kraftfahrzeugen verringert. Wird 
eine Maßnahme nach Satz 1 über die gesamte Dauer einer befristeten Aussetzung der 
Stellplatzpflicht vorgehalten, gilt die Stellplatzpflicht nach Ablauf dieses Zeitraumes insoweit 
als erfüllt.“ (Hervorhebung durch die Verfasserin) 

86 Ortsgesetz über Kraftfahrzeugstellplätze und Fahrradabstellplätze in der Stadtgemeinde Bremen 
(Stellplatzortsgesetz Bremen - StellplOG) vom 18. Dezember 2012 (Brem.GBl. S. 555). 
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Der Hebel über die Aussetzung der Stellplatzverpflichtung könnte auch genutzt werden, um E-
Carsharing und Stellplätze mit Ladeinfrastruktur vorzusehen. Die Formulierung in § 9 Abs. 1 StellplOG 
müsste nur entsprechend erweitert werden. Da die Entscheidung darüber, ob von der 
Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht wird, in der Hand des Grundeigentümers liegt, ist der 
Grundrechtseingriff in die Eigentumsfreiheit zu vernachlässigen. 

Mit der Freiwilligkeit geht jedoch einher, dass eine solche Regelung wesentlich weniger effektiv sein 
dürfte, als die unmittelbare Verknüpfung der Herstellungspflicht von Stellplätzen und Ladesäulen 
bzw. Ladeinfrastruktur wie im Fall der Stadt Offenbach. 

(5) Beispiel Würzburg 

Die Stadt Würzburg nutzte die Stellplatzsatzung, um die Stellplatzzahl zu reduzieren und Anreize für 
die Anschaffung von Carsharing Autos zu setzen. Sie übernahm die Regelung auch in die textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplans: 

„Entsprechend § 47 Abs. 2 BayBO i. V. m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO und § 1 Abs. 2 der 
Stellplatzsatzung der Stadt Würzburg wird eine reduzierte Stellplatzzahl wie folgt festgesetzt: 
Im Zusammenhang mit dem Angebot von Car-Sharing für Mieter ist eine Reduzierung von 7 
PKW-Stellplätzen je angebotenes Car-Sharing-Auto, bis max. 21 Stellplätze, zulässig. Die in 
den §§ 8 bis 9 der Stellplatzsatzung der Stadt Würzburg festgelegten Möglichkeiten der 
Stellplatzablöse bleiben hiervon unberührt.“87 

 
In den textlichen Hinweisen wird auf weitere Regelungen im Rahmen eines städtebaulichen 
Vertrages bzw. Durchführungsvertrages hingewiesen.88 

(6) Exkurs: Stellplatzpflicht in Hamburg und Berlin abgeschafft 

Die Bundesländer Berlin und Hamburg haben die Stellplatzpflicht in weiten Bereichen abgeschafft. 
Nach § 49 Abs. 1 der Berliner Bauordnung (BauO Bln)89 sind Stellplätze nur bei der Errichtung von 
öffentlich zugänglichen baulichen Anlagen herzustellen. Die Hamburgische Bauordnung (HBauO)90 
enthält in § 48 Abs. 1 immer noch eine grundsätzliche Stellplatzpflicht. Sie gilt jedoch gem. § 48 Abs. 
1a Satz 1 HBauO nicht für Wohnungen und Wohnheime. Dort entscheiden gem. § 48 Abs. 1a Satz 2 
HBauO die Bauherrinnen und Bauherren in eigener Verantwortung über die Herstellung von 
Stellplätzen in angemessenem Umfang. Darüber hinaus ermächtigt § 48 Abs. 4 HBauO die Bezirke, 
die Herstellung von Stellplätzen ganz oder teilweise zu untersagen, wenn die öffentlichen Wege im 
Bereich des Grundstücks oder die nächsten Verkehrsknotenpunkte überlastet sind (Ziffer 1) oder das 
Grundstück durch den ÖPNV gut erschlossen ist (Ziffer 2). Diese Untersagungsmöglichkeit gilt 
grundsätzlich für die Bereiche, die der Stellplatzpflicht noch unterliegen, also insbesondere alle 
gewerblichen Nutzungen, aber auch für Wohnungen und Wohnheime. 

87 Beispielsweise Auszug aus Bebauungsplan BP_6_44_Studierendenwohnheim_RV. 
88 Die konkreten Verträge lagen bei der Untersuchung nicht vor. Aus einer Musterregelung geht hervor, dass 
die städtebaulichen Verträge ein gesondertes Kapitel zum Mobilitätskonzept Carsharing enthalten, das unter 
anderem die öffentliche Zugänglichkeit der im Carsharing genutzten Stellplätze sicherstellen soll. Für weitere 
Informationen zu verschiedenen Handlungsbausteinen in Würzburg, insbesondere auch zu dem neu 
entstehenden Quartier Hubland, siehe Wappelhorst/Hinkeldein/Cochet-Weinandt, Mobilität neu denken, 
Möglichkeiten der kommunalen Mobilitätssteuerung am Beispiel der Städte Wolfsburg und Würzburg, 
Internationales Verkehrswesen (68) 1, 2016, 2-6.  
89 Bauordnung für Berlin vom 29.09.2005 (GVBl. S. 495), zuletzt geändert am 17.06.2016. 
90 Hamburgische Bauordnung vom 14.12.2005 (HmbGVBl. S. 525, ber. S. 563), zuletzt geändert am 17.02.2016. 
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In den Bundesländern Berlin und Hamburg kann damit eine Stellplatzsatzung zur Förderung der 
Elektromobilität nur insoweit genutzt werden, wie noch eine Stellplatzpflicht besteht. In Berlin also 
bei der Errichtung von öffentlich zugänglichen baulichen Anlagen und in Hamburg bei allen 
Bauvorhaben mit Ausnahme von Wohnungen und Wohnheimen. 

(7) Zwischenergebnisse  

Das Instrument der Stellplatzsatzung ist mit Blick auf elektromobilitätsfördernde Maßnahmen 
thesenartig wie folgt zu bewerten: 

1. Effektives Instrument 

Stellplatzsatzungen sind ein effektives Instrument, um die Errichtung von Stellplätzen mit 
Ladeinfrastruktur zu beschleunigen. Sie sind bundesweit bereits etabliert und können alle primär 
relevanten Adressaten direkt regulieren. Erfasst sind alle Handlungen, die eine Stellplatzpflicht 
auslösen, also private und gewerbliche Neu- und Umbauten und damit unter anderem Stellplätze in 
privaten Wohnanlagen, an Arbeitsplätzen, im Einzelhandel und in Parkhäusern. 

2. Satzungskompetenz unsicher 

Eine Regelung, die Kommunen explizit ermächtigt, die technische Ausstattung von Stellplätzen mit 
Ladeinfrastruktur zu verlangen, gibt es bisher nicht. Weder in den Begründungen zu den 
Landesbauordnungen noch in der Kommentarliteratur oder Rechtsprechung finden sich 
ausdrückliche Hinweise darauf, ob beispielsweise die technische Ausstattung von Stellplätzen mit 
Ladeinfrastruktur von den landesrechtlichen Ermächtigungsgrundlagen gedeckt ist.  

Die Stadt Offenbach hat ihre Stellplatzsatzung insbesondere auf §§ 44 Abs. 1 Satz 2 und 81 Abs. 1 Nr. 
4 der Hessischen Bauordnung gestützt. Die Satzung ist bisher nicht gerichtlich angegriffen worden. 
Sie verlangt allerdings auch nicht die Errichtung von Ladesäulen, sondern lediglich, dass Stellplätze 
mit Stromzuleitungen für das Laden von Elektrofahrzeugen versehen werden. 

§ 81 Abs. 1 Nr. 4 HessBauO ist die einzige Landesbauordnung, die Gemeinden ausdrücklich 
ermächtigt, die „Ausstattung“ von Stellplätzen zu regulieren. Insoweit sprechen sehr gute Gründe 
dafür, dass die Satzungskompetenz der Gemeinden auch die technische Ausstattung von Stellplätzen 
mit Ladeinfrastruktur umfasst. Die Landesbauordnungen von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Thüringen und dem Saarland ermächtigen die Gemeinden, die „Gestaltung“ der Stellplätze näher in 
Stellplatzsatzungen zu regeln. Die Landesbauordnungen von Hessen, Bayern, Bremen, Sachsen-
Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen erstrecken die Satzungskompetenz der Kommunen 
auf die „Beschaffenheit“ von Stellplätzen. Legt man die Begriffe „Gestaltung“ und „Beschaffenheit“ 
elektromobilitätsfreundlich so aus, dass sie auch die Ausstattung mit Ladeinfrastruktur erfassen, fehlt 
es allein in Niedersachsen an einer Ermächtigungsgrundlage für kommunale Stellplatzsatzungen, die 
die Errichtung von Ladeinfrastruktur verlangen. Die wenigen bisher zu dieser Frage erschienenen 
Literaturmeinungen sprechen sich für eine elektromobilitätsfreundliche Auslegung aus. 

Mangels ausdrücklicher Regelung, gefestigter Rechtsprechung oder gefestigter Literaturmeinung 
verbleibt aber eine Rechtsunsicherheit. Stellplatzsatzungen, die Inhalte regeln, die von der 
Ermächtigungsgrundlage nicht erfasst sind, sind rechtswidrig. 

3. Grundsätzliche Stellplatzpflicht als Anknüpfungspunkt 

Um die Errichtung von Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur in einer Stellplatzsatzung zu fordern, bedarf 
es einer grundsätzlichen Stellplatzpflicht als Anknüpfungspunkt. Diese kann sich entweder direkt aus 
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den Landesbauordnungen ergeben oder – in den Fällen, in denen die Landesbauordnungen die 
Entscheidung über die Stellplatzpflicht den Kommunen überlassen – aus einer kommunalen 
Stellplatzsatzung. 

Die Bundesländer Hamburg und Berlin haben die Stellplatzpflicht in weiten Teilen abgeschafft. 
Insoweit kann das Instrument der Stellplatzsatzung nur begrenzt genutzt werden, um die Herstellung 
von Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur zu verlangen. Grundsätzlich sprechen jedoch mit Blick auf 
emissionsarme Mobilität gute Gründe auch für die Abschaffung der Stellplatzpflicht, die ursprünglich 
eine „Errungenschaft“ der autogerechten Stadt ist. 

4. Verhältnismäßiger Eingriff in die Eigentumsfreiheit der Grundeigentümer 

Ordnet die Gemeinde mit Hilfe einer Stellplatzsatzung die Herstellungspflicht für Stellplätze mit 
Ladeinfrastruktur an, greift sie damit in die Eigentumsfreiheit der Grundeigentümer ein. Die 
Förderung der Elektromobilität dient jedoch etwa dem Klimaschutz (umfasst vom Staatsziel 
Umweltschutz gem. Art. 20a GG) und dem Gesundheitsschutz (Art. 2 Abs. 1 GG) und damit ebenfalls 
verfassungsrechtlich verankerten legitimen Zwecken. Eine Stellplatzsatzung ist eine verhältnismäßige 
Inhalts- und Schrankenbestimmung der Eigentumsfreiheit gem. Art. 14 Abs. 2 GG, wenn sie die 
betroffenen Interessen angemessen in Ausgleich bringt. 

5. Weiter Gestaltungsspielraum 

Stellplatzsatzungen eröffnen den Gemeinden einen weiten Handlungsspielraum, die technische 
Ausstattung von Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur zu regeln, soweit dies von der landesrechtlichen 
Ermächtigungsgrundlage gedeckt ist. Bei entsprechend grundrechtsschonender Ausgestaltung spricht 
vieles dafür, dass Stellplatzsatzungen die Herstellung von Stellplätzen mit funktionstüchtigen 
Ladesäulen anordnen können. Niedrigschwelliger wären Regelungen, die allein Leerrohre oder 
Stromanschlüsse für die Ladung von Elektrofahrzeugen vorsehen. Weitere Stellschrauben für die 
verhältnismäßige Ausgestaltung einer Herstellungspflicht von Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur sind 
beispielsweise die Größe der Bauvorhaben, bei denen die Herstellungspflicht ansetzt, der 
prozentuale Anteil von Stellplätzen, die mit Ladeinfrastruktur auszustatten sind sowie die 
Ausnahmekataloge, die Grundeigentümern anstelle einer Herstellungspflicht alternative Maßnahmen 
anbieten. 

Schließlich verbleibt die für die Weiterentwicklung des Stellplatzortsgesetzes Bremen angedachte 
Möglichkeit, elektromobilitätsfördernde Maßnahmen allein im Ausnahmenkatalog von Regelungen 
zur Stellplatzpflicht vorzusehen. Grundeigentümer haben in diesen Fällen die Wahl, ob sie von den 
Ausnahmetatbeständen Gebrauch machen wollen. Ein solches Vorgehen wäre jedoch weniger 
effektiv als die oben beschriebene grundsätzliche Herstellungspflicht für Stellplätze mit 
Ladeinfrastruktur. 

6. Benutzungsregime kann nicht direkt reguliert werden, Anreiz setzen ist möglich 

Die Ermächtigungsgrundlagen in den Landesbauordnungen enthalten keinen Wortlaut, unter den die 
Zugänglichkeit von Stellplätzen gefasst werden könnte. Im Wege einer Stellplatzsatzung darf also 
bisher nicht die Herstellung von öffentlich zugänglichen oder im E-Carsharing zu nutzenden 
Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur angeordnet werden. Möglich ist allerdings, Anreize für öffentlich 
zugängliche Stellplätze dadurch zu schaffen, dass entsprechende Regelungen in die 
Ausnahmekataloge aufgenommen werden. So steht es den Grundeigentümern frei, ob sie von der 
ausnahmsweisen Regelung Gebrauch machen wollen oder nicht. Das bremische Stellplatzortsgesetz 
ist ein Beispiel für die Einbindung von Carsharing in den Ausnahmekatalog. 
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Soweit die Stellplätze mit Ladeinfrastruktur im Wege einer Stellplatzsatzung auf „halb-öffentlichen“ 
Flächen wie etwa Parkplätzen von Einzelhandel entstehen, ist einer weiten Zugänglichkeit bereits 
gedient. 

7. Ladesäule muss auch bauplanungsrechtlich zulässig sein 

Klarstellend sei angemerkt, dass die Verankerung einer Herstellungspflicht für Stellplätze mit 
Ladeinfrastruktur in einer Stellplatzsatzung nicht darüber hinweg hilft, dass die Errichtung im 
Einzelfall bauplanungsrechtlich zulässig sein muss. Zur effektiven Förderung der Elektromobilität ist 
es also wichtig, dass der Rechtsrahmen auch insoweit klar ausgestaltet ist. 

(8) Handlungsempfehlung 

Aus der Analyse und Bewertung lassen sich folgende Handlungsempfehlungen ableiten: 

1. Änderung oder Klarstellung in Landesbauordnungen 

Die Rechtsunsicherheit zur Reichweite der Satzungskompetenz in den Landesbauordnungen sollte 
beseitigt werden. Dies könnte einerseits dadurch entstehen, dass alle Landesbauordnungen den 
Begriff der „Ausstattung“ von Stellplätzen in ihre Ermächtigungsgrundlagen mit aufnehmen und in 
den entsprechenden Gesetzesbegründungen ausdrücklich erklären, dass damit auch die technische 
Ausstattung von Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur von Leerrohren über Stromanschlüsse zum Laden 
von Elektrofahrzeugen bis hin zur Ladesäule gemeint ist. So hätten die Gerichte im Streitfall eine 
klare Grundlage und die Gemeinden deutlich mehr Planungssicherheit.  

Alternativ könnte in den Begründungen zu den Landesbauordnungen bei einer nächsten 
Überarbeitung klarstellend erläutert werden, dass die Begriffe „Beschaffenheit“ und „Gestaltung“ 
ebenfalls so zu verstehen sind, dass die Ladeinfrastruktur ein Teil von Beschaffenheit oder Gestaltung 
eines Stellplatzes ist. Besteht darüber bei den Landesgesetzgebern keine Einigkeit, ist eine 
Klarstellung nicht möglich. Dann bedarf es einer Gesetzesänderung die etwa dazu führt, dass der 
Begriff „Ausstattung“ in die Ermächtigungsgrundlagen aufgenommen wird. 

2. Änderung oder Klarstellung in Musterbauordnung 

Nach dem Text der Musterbauordnung sind die Kommunen ermächtigt, die „Beschaffenheit“ von 
Stellplätzen mit Hilfe von Satzungen zu regeln. Eine Erläuterung des Begriffes „Beschaffenheit“ findet 
sich in der Musterbauordnung bisher nicht. Für die Bundesländer, die den Begriff der Beschaffenheit 
in ihre Regelungen übernommen haben – also Hessen, Bayern, Bremen, Sachsen-Anhalt, 
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen – , wäre eine Klarstellung in der Begründung der 
Musterbauordnung hilfreich, aus der eindeutig hervorgeht, dass Ladeinfrastruktur ein Teil der 
Beschaffenheit eines Stellplatzes sein kann. 

Besteht darüber keine Einigkeit, ist eine Klarstellung nicht möglich. Dann bedarf es einer Änderung 
der Musterbauordnung, in der beispielsweise – mit entsprechend eindeutiger Begründung – der 
Begriff „Ausstattung“ in die Ermächtigungsgrundlage eingefügt wird. 

3. Handlungsspielräume testen 

Soweit Gemeinden dies für planerisch sinnvoll erachten, sollten sie in dem oben dargelegten Rahmen 
ihre Handlungsspielräume testen und mit grundrechtsschonend ausgestalteten Stellplatzsatzungen 
die Errichtung von Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur verlangen. So können im Laufe der Zeit durch 
Rechtsanwendung und kommunalen Erfahrungsaustausch sowie ggf. mit Hilfe der Gerichte, 
planerisch sinnvolle und gerichtsfeste Elektromobilitätsklauseln in Stellplatzsatzungen etabliert 
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werden. Die hessischen Kommunen können dabei auf die zuverlässigste Rechtsgrundlage bauen 
(„Ausstattung“), aber auch in den Bundesländern Hessen, Bayern, Bremen, Sachsen-Anhalt, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen („Beschaffenheit“) und Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Thüringen und dem Saarland („Gestaltung“) lässt der Wortlaut eine elektromobilitätsfreundliche 
Auslegung zu. 

4. Anreize für öffentliche Zugänglichkeit setzen 

Gemeinden können durch die Formulierung der Ausnahmekataloge zur Stellplatzpflicht Anreize dafür 
setzen, dass öffentlich zugängliche oder im E-Carsharing genutzte Stellplätze mit Ladeinfrastruktur 
auf privaten Flächen geschaffen werden. Ein Beispiel für die Integration von Carsharing Anreizen in 
den Ausnahmekatalog liefert das bremische Stellplatzortsgesetz. 

b) Exkurs: Garagenverordnung 

Die Garagenverordnungen der Bundesländer können ein hilfreiches Instrument sein, um die Zahl der 
Stellplätze mit Ladeinfrastruktur in Garagen zu erhöhen. Bisher ist Hessen das einzige Bundesland, 
das diesen Hebel innovativ nutzt. 

(1) Beispiel Hessische Garagenverordnung 

Mit dem Hessischen Energiezukunftsgesetz vom 21.11.2012 ist in die hessische Garagenverordnung 
erstmals eine Regelung aufgenommen worden, nach der ein Teil der Einstellplätze in Garagen über 
einen Anschluss an Ladestationen für Elektrofahrzeuge verfügen müssen.91 Zwischenzeitlich ist die 
entsprechende Vorschrift überarbeitet und weiter verschärft worden.  

§ 2 Abs. 3 der aktuellen Fassung der hessischen Garagenordnung92 lautet wie folgt: 

„Garagen müssen eine ausreichende Anzahl von Einstellplätzen haben, die über einen 
Anschluss an Ladestationen für Elektrofahrzeuge verfügen. Der Anteil dieser Einstellplätze 
bezogen auf die Gesamtzahl der Einstellplätze muss mindestens 5 Prozent betragen. Satz 1 
findet keine Anwendung auf Einstellplätze von Wohnungen, die über eine Stromversorgung 
verfügen, die für die Installation von Kraftfahrzeugladestationen geeignet ist.“ 

Die Vorschrift kann ihrem Wortlaut nach nicht nur bei Neubauten sondern auch bei größeren 
Änderungen von Bestandsbauten zur Anwendung kommen. Je nach Betriebsform der Garage werden 
so quartiersweit, halb-öffentlich oder öffentlich zugängliche Stellplätze mit Ladeinfrastruktur 
geschaffen. 

 

91 Der genaue Wortlaut des damaligen § 2 Abs. 2a GaVO war wie folgt: „Mittel- und Großgaragen mit 
mindestens 100 Einstellplätzen müssen eine ausreichende Anzahl von Einstellplätzen haben, die über einen 
Anschluss an Ladestationen für Elektrofahrzeuge verfügen und die ausschließlich Elektrofahrzeugen 
vorbehalten sind. Der Anteil dieser Einstellplätze bezogen auf die Gesamtzahl der Einstellplätze muss 
mindestens 1% betragen. Für die Nutzung der Ladestationen können Entgelte erhoben werden.“ Zu dieser 
Fassung siehe Rodi/Hartwig, ZUR 2014, S. 592. 
92 Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplätzen (Garagenverordnung - GaV), GVBl. 2014, 
S. 286 vom 03.12.2014, gültig ab: 01.01.2015. Abrufbar unter http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/cgi-
bin/lexsoft/capi/hessen.cgi/export_pdf?docid=7254389,1&hideVersionDate=1&shortTitleFileName=1&showVe
rsionInfo=1&displayConfig=0&exportLawlist=1&customFooter=Hessische%20Gesetze%20und%20Verwaltungsv
orschriften%20in%20Zusammenarbeit%20mit%20Wolters%20Kluwer%20Deutschland%20GmbH&at=1&pid=U
AN_nv_3470.  
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(2) Zwischenergebnisse 

Das Instrument der Garagenverordnung ist mit Blick auf elektromobilitätsfördernde Maßnahmen 
thesenartig wie folgt zu bewerten: 

1. Effektives Instrument 

Die Garagenverordnungen der Länder sind ein effektives Instrument, um Eigentümer zu verpflichten, 
in Garagen Stellplätze mit Ladeinfrastruktur zu errichten. 

2. Kombination mit anderen, zum Beispiel bauplanungsrechtlichen, Instrumenten möglich 

Wie das Beispiel der Lincoln-Siedlung in Darmstadt gezeigt hat93, lassen sich bei der Planung 
emissionsarmer Quartiere etwa Vereinbarungen in einem städtebaulichen Vertrag gut mit den 
Vorgaben der Garagenverordnung kombinieren. So führt eine Vereinbarung über den Bau von 
Sammelgaragen „automatisch“ dazu, dass ein Teil der Stellplätze mit Ladeinfrastruktur entsteht. 

(3) Handlungsempfehlung 

Aus der Analyse und Bewertung lassen sich folgende Handlungsempfehlungen ableiten: 

1. Ergänzung der Garagenverordnungen der Bundesländer 

Alle Bundesländer sollten erwägen, ihre Garagenverordnung für die Förderung der Elektromobilität 
zu nutzen und eine Regelung aufzunehmen, nach der ein Teil der Stellplätze in Garagen mit 
Ladeinfrastruktur zu errichten ist. Die Regelung der hessischen Garagenverordnung kann als Vorlage 
herangezogen werden. 

2. Ergänzung der Mustergaragenverordnung 

Um die entsprechenden Änderungen zu inzentiveren, ist eine entsprechende Ergänzung der 
Mustergaragenverordnung zu empfehlen. Auch hier kann die Formulierung der hessischen 
Garagenverordnung als Vorlage genutzt werden.  

3. Kombination von Instrumenten erwägen 

Soweit dies planerisch sinnvoll ist, sollten Gemeinden erwägen bei der Planung emissionsarmer 
Quartiere, die Vorgaben der Garagenverordnungen bereits jetzt in Hessen und zukünftig ggf. in 
anderen Bundesländern durch die Kombination mit anderen Instrumenten effektiv zu nutzen. Wie im 
Fall der Lincoln-Siedlung in Darmstadt geschehen, bietet sich etwa eine Kombination mit einer 
Vereinbarung zum Bau von Sammelgaragen in einem städtebaulichen Vertrag an. 

3. Sonstiges Satzungsrecht 

Neben den Landesbauordnungen enthalten eine Reihe weiterer Landesgesetze Rechtsgrundlagen für 
den Erlass kommunaler Satzungen, die auch zur Förderung der Elektromobilität eingesetzt werden 
können. Beispielsweise Gemeindeordnungen enthalten Generalklauseln, die kommunale 
Satzungskompetenzen verankern.94 

93 Siehe oben Abschnitt C.II.1.c)(2). 
94 Beispielsweise § 7 GO NRW oder § 4 GO BW. Für den öffentlichen Raum können auf Grundlage der 
landesrechtlichen Straßen- und Wegegesetze auch Sondernutzungssatzungen elektromobilitätsfördernde 
Maßnahmen anordnen, siehe Difu 2015, S. 90f. 
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4. Grundstücksausschreibungen – Beispiel östliche HafenCity Hamburg 

Ein sehr flexibles Instrument zur Verankerung von Elektromobilitätsangeboten in Quartieren sind 
Ausschreibungsverfahren. Ihr Einsatz ist jedoch beschränkt auf Flächen, die im öffentlichen Eigentum 
stehen. Die Qualität bzw. Kostenintensität der geforderten Maßnahmen hängt stark von der 
städtischen Verhandlungsposition ab. Je attraktiver die Lage der Grundstücke, desto höhere 
Anforderungen lassen sich wirtschaftlich auf diesem Wege durchsetzen. Mit Hilfe von 
Ausschreibungsverfahren können Elektromobilitätskonzepte vor allem im Neubau integriert werden. 
Sie können allerdings auch etwa bei Nachverdichtungen im Bestand zum Einsatz kommen.  

Wichtig zu beachten ist, dass die Ausschreibung zunächst „nur“ den Angebotsprozess steuert. Dabei 
kann jedoch bereits an dieser Stelle darauf hingearbeitet werden, ein hohes Maß an Verbindlichkeit 
zu etablieren. Für die rechtsverbindliche Vereinbarung konkreter Verpflichtungen im Einzelnen sind 
Grundstückskaufverträge von besonderer Bedeutung.95 

In der östlichen HafenCity in Hamburg sollen zwei Modellquartiere für nachhaltige Mobilität 
entstehen (Baakenhafen und Elbbrücken). Die Flächen stehen im Eigentum der Freien und 
Hansestadt Hamburg, Sondervermögen „Stadt und Hafen“. Die HafenCity Hamburg GmbH steuert 
den Entwicklungsprozess ganz wesentlich mit Hilfe von Grundstücksausschreibungen und 
Grundstückverträgen. 

a) Vorgaben des „Smart Mobility“-Konzeptes für die östliche HafenCity 

Die HafenCity Hamburg GmbH hat folgende Kernkomponenten für das „Smart Mobility“-Konzept in 
der östlichen HafenCity definiert: 

„Smart Mobility mit u.a. 

• lediglich 40 Stellplätze pro 100 Wohnungen 
• ein Drittel der Bewohner-Stellplätze sind Teil eines Carsharing-Systems (d.h. anteilig 13-14 

von 40 Stellplätzen) 
• Zielvorgabe: bis 2025 sind alle Carsharing-Fahrzeuge Elektromobile (ca. 300 bis 400 

Fahrzeuge in der östlichen HafenCity) 
• Abminderungsgebiet gewerbliche Stellplätze (25 %) 
• 75 % der Stellplätze gewerblicher Gebäude mit E-Ladeanschluss 
• Ausschreibung Betreiber Carsharing-System“.96 

Entsprechend sind für alle Angebote und Anhandgaben in den Quartieren Baakenhafen und 
Elbbrücken Mindestanforderungen formuliert. Dazu zählt die verpflichtende Teilnahme am Projekt 
Modellquartier Nachhaltige Mobilität mit insbesondere den Vorgaben einer Stellplatzreduktion auf 
0,4 Stellplätze pro Wohneinheit, Vorhaltung von 30% der wohnungsbezogenen Stellplätze für ein 
stationäres Carsharing-System und der Ausstattung von mindestens 40% der Stellplätze in den 
Bereichen „Wohnen“ und „Büro“ mit einem Typ 2-Ladepunkt (Wallbox).97 

95 Siehe unten Abschnitt C.I.5. 
96 Siehe Übersicht „Nachhaltige urbane Transformation“, abrufbar unter 
http://www.hafencity.com/upload/files/listitems/170119_4_Nachhaltigkeit_RZ_small_size.pdf. 
97 HafenCity GmbH, Präsentation zur Bauherren Infoveranstaltung, Grundstücksauslobung in den Quartieren 
Baakenhafen und Elbbrücken, abrufbar unter 
http://www.hafencity.com/upload/files/listitems/170224_Ry_Rt_Praesentation_QBH_QE_Bauherren_final_17
0517.pdf (Folien 41, 47, 48). 
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b) Beispiel Grundstücksausschreibung Quartier Baakenhafen, HafenCity, Hamburg 

Die folgenden Textauszüge zeigen beispielhaft, wie die HafenCity Hamburg GmbH 
elektromobilitätsfördernde Maßnahmen von Beginn an in die Grundstücksausschreibungen integriert 
hat.98 

Ziffer 1.1.5 Nachhaltigkeit – Modellquartier nachhaltige Mobilität (Smart Mobility) 

„Um den Innovationscharakter des Quartiers in Bezug auf die individuelle Mobilität zu 
stärken, wird die östliche HafenCity und andere Standorte zu einem Modellquartier für 
nachhaltige Mobilität ausgebaut werden. In diesem Kontext werden, neben einem breiten 
Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln und weiteren Mobilitätsangeboten im öffentlichen 
Raum (z. B. Bikesharing), auf den privaten Grundstücken das Flächenangebot für Stellplätze 
aus wirtschaftlichen (Herstellungskosten) und Nachhaltigkeitsgründen reduziert und die 
Effizienz der Stellplatznutzung deutlich erhöht, der motorisierte Individualverkehr möglichst 
emissionsarm ausgelegt (Elektromobilität) und in seiner Effizienz gesteigert werden 
(gebäudeübergreifende stationäre Carsharinglösung in den Tiefgaragen).“ 

Ziffer 1.3.8 Nachhaltige Mobilität (Smart Mobility) 
„Smart Mobility steht für intelligente, nachhaltige Mobilitätslösungen, ausgehend von den 
privaten Grundstücken, welche die Flächennutzungseffizienz und Ressourcenschonung in der 
HafenCity optimieren und dabei zukunftsweisende Innovationen und Multimodalität fördern. 
Dabei werden die privaten Mobilitätskosten reduziert und gleichzeitig die Wahlmöglichkeiten der 
Bewohner erweitert. Als wesentliche Ziele für das Mobilitätskonzept in der östlichen HafenCity 
(in den Quartieren Baakenhafen und Elbbrücken) wird zugrunde gelegt,  

• die Zahl der zu realisierenden Stellplätze in der östlichen HafenCity auf 0,4 Stellplätze pro 
Wohneinheit und bei gewerblichen Gebäuden im Quartier Elbbrücken 
(Abminderungsgebiet) auf 25 bis 30 Prozent der tatsächlich herzustellenden Stellplätze 
für alle Nutzungen mit Ausnahme von  Beherbergungsbetrieben zu reduzieren.  

• ein stationsbasiertes und quartiersübergreifendes, kosteneffizientes Carsharingsystem 
als verlässliches Angebot für alle Bewohner auf 30 Prozent der vorzuhaltenden 
wohnungsbezogenen Stellplätze (d. h. bei 40 Stellplätzen 12 Stellplätze für Carsharing) 
einzurichten.  

• Elektromobilität im Rahmen des Carsharings und darüber hinaus zu fördern.  
• weitere Elemente eines Smart-Mobility-Konzeptes zu integrieren (z. B. hoher Komfort für 

Fahrräder und Pedelecs, Integration intelligenter Lieferkonzepte).  
• die Interessen der Grundstückseigentümer und mittelbar die der Nutzer (Eigentümer 

bzw. Mieter) in einer rechtsfähigen Institution, die als Rechtsträger Mobilität dient, zu 
bündeln.“ 

Ziffer 1.3.8  Reduktion des Stellplatzangebots 

„Auf Grundlage des Wegfalls der Stellplatzpflicht für Wohnungen (§ 48, Absatz 1a HBauO) 
sollen in den Quartieren Baakenhafen und Elbbrücken grundsätzlich nur maximal 0,4 
Stellplätze je Wohneinheit realisiert werden, um sowohl die Kosten für das Wohnen sowie 

98 Alle folgenden Textauszüge sind beispielhaft dem Grundstücksangebot Baakenhafen – 
Ausschreibungseinheit IV, Grundstücke 84a/b, 98, 100a, 100b  von September 2017 entnommen. Das 
Grundstücksangebot ist abrufbar unter: http://www.hafencity.com/de/grundstuecke/letzte-wohnflaechen-im-
quartier-baakenhafen.html. 
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den Verbrauch an grauer Energie zu reduzieren, als auch das Smart Mobility-Konzept zu 
stützen (siehe Anlage Einverständniserklärung).“ 

Ziffer 1.3.8 Angebot eines stationsbasierten Carsharings (inkl. Elektromobilität) 

„Das Smart Mobility-Konzept verfolgt bei Wohngebäuden das Ziel, für alle Haushalte mit 
einer jährlichen Fahrleistung unter 10.000 km faktisch keine Pkw im privaten Eigentum 
vorhalten zu müssen, sondern eine breite Palette von Carsharingfahrzeugen mit einer 
zunehmenden Integration von E-Fahrzeugen (mindestens 40 Prozent zum Betriebsbeginn in 
2019) als Ersatz für die Individualverkehrsmobilität bereitzustellen. Dazu stellt der Käufer 30 
Prozent der von ihm vorzuhaltenden wohnungsbezogenen Stellplätze dem 
Mobilitätsanbieter bis zum 31.12.2030 unentgeltlich für eine Nutzung im Carsharing zur 
Verfügung. Die Carsharingstellplätze werden mit einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit 
gesichert. […]“ 

„Durch die Aufteilung der Carsharingfahrzeuge auf unterschiedliche Tiefgaragen ist es 
erforderlich, dass auch Carsharingnutzer aus anderen Gebäuden Zugang zu den Fahrzeugen 
in der Tiefgarage erhalten. Dafür sind rechtzeitig und dauerhaft auf Kosten des Käufers 
geeignete bauliche und technische Maßnahmen zur Umsetzung eines gebäudeüber-
greifenden einheitlichen Zugangssystems zu treffen.“ 

Ziffer 1.3.8 Förderung von Elektromobilität 

„Demnach sind beispielsweise mindestens 40 % aller Stellplätze für Wohnen mit einem Typ-
2-Standardladepunkt vorzugsweise als Wallbox mit integriertem Ladekabel und einer 
Anschlussleistung von 11 kW auszustatten (u. a. alle Carsharingstellplätze) und die restlichen 
Stellplätze für Elektromobilität vorzurüsten (siehe Anlage Mobilitätskonzept, Anhang 4). Der 
Käufer stellt dem Mobilitätsanbieter die funktionsfähigen Ladeeinrichtungen unentgeltlich 
zur Verfügung. Er übernimmt in der Folge auch die Instandhaltung (Wartung, Inspektion, 
Instandsetzung) sowie die Erneuerung (alters- oder abnutzungsbedingter Ersatz) der 
Ladeeinrichtungen. Bei der technischen Planung sind auch mögliche bauliche Anforderungen, 
wie der spätere Bedarf für einen Traforaum, umzusetzen. Eine ausreichende Mobilfunk- (alle 
Netze) und Wlan-Abdeckung, u. a. für die Übertragung von Buchungs- und 
Abrechnungsdaten, ist in allen Tiefgaragen zu gewährleisten." 

Ziffer 1.3.8 Beteiligung an einem Rechtsträger Mobilität 

„Zur Umsetzung des quartiers- und damit grundstücksübergreifenden Smart Mobility-
Konzeptes werden die Interessen der Grundstückseigentümer und mittelbar die der Nutzer 
(Eigentümer bzw. Mieter) in einer rechtsfähigen Institution, die als Rechtsträger Mobilität 
dient, gebündelt. Der Rechtsträger Mobilität ist verantwortlich für die Konzeption, die 
Ausschreibung, die Vergabe, die Steuerung, das Monitoring und die Weiterentwicklung des 
quartiersübergreifenden Carsharingsystems, für die Vergabe des Betriebs der 
Ladeinfrastruktur sowie von sonstigen Dienstleistungen und gegebenenfalls weiteren 
Elementen des Mobilitätskonzeptes. Der Käufer ist verpflichtet, sich am noch zu gründenden 
Rechtsträger Mobilität zu beteiligen, der voraussichtlich als Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH) oder als GmbH & Co. KG verfasst sein wird.“ 
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Zur Unterstützung der Planung und Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen hat die HafenCity 
Hamburg GmbH bereits im Jahr 2013 einen Praxisleitfaden Elektromobilität erstellen lassen.99 Der 
Fokus lag hier auf der Realisierung von Ladeinfrastruktur in privaten und halböffentlichen 
Tiefgaragen, weil für eine hohe Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum in der HafenCity 
oberirdische Parkplätze weitgehend vermieden werden sollen. Zwischenzeitlich hat der TÜV Nord im 
Auftrag der HafenCity Hamburg GmbH ein Dokument zu technischen Spezifikationen der 
Ladeinfrastruktur erarbeitet, das den Praxisleitfaden aktualisiert und ersetzt.100 Die technischen 
Spezifikationen erläutern den Bauherren auf Grundlage der im Jahr 2016 in Kraft getretenen 
Ladesäulenverordnung, wie die Elektromobilität frühzeitig bei der Neubauplanung berücksichtigt 
werden kann. 

c) Verbindlichkeit 

Die HafenCity Hamburg GmbH hat die Ausschreibungsunterlagen so ausgestaltet, dass von Beginn an 
ein möglichst hohes Maß an Verbindlichkeit erzeugt wird. Im Kapitel zu den Auswahlkriterien sind 
formale Anforderungen, inhaltliche Mindestanforderungen und Bewertungskriterien definiert.101 Die 
formalen sowie die inhaltlichen Mindestanforderungen sind für alle Bewerber obligatorisch. Eine der 
Mindestanforderungen ist die Teilnahme am Modellquartier Smart Mobility. Den 
Ausschreibungsunterlagen ist eine Anlage mit einer Einverständniserklärung beigefügt, die Bewerber 
unterzeichnen müssen und die die Umsetzung der inhaltlichen Mindestanforderungen umfasst. 

Ist der Auswahlprozess abgeschlossen, verpflichtet sich der ausgewählte Bewerber in einer 
Anhandgabevereinbarung mit der HafenCity Hamburg GmbH unter anderem diese 
Mindestanforderungen zu erfüllen, also auch am Modellquartier Smart Mobility teilzunehmen.102 
Schließlich wird bereits in den Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich erklärt, dass sich der Käufer im 
Grundstücksvertrag verpflichten muss, am Modellquartier Smart Mobility teilzunehmen.103 

d) Kombination mit Umweltzeichen 

Die Verpflichtung zu konkreten elektromobilitätsfördernden Maßnahmen ist auch über das 
Umweltzeichen HafenCity sichergestellt. Eine der in den Ausschreibungsunterlagen formulierten 
Mindestanforderungen ist, dass die Bewerber die Gebäude gemäß dem Platinstandard des 
Umweltzeichens HafenCity zu errichten und zu betreiben haben.104 Eine entsprechende 
Verpflichtung auf den Platinstandard findet – wie soeben für die nachhaltige Mobilität beschrieben – 
auch Eingang in die Anhandgabevereinbarungen und die Grundstücksverträge. 

99 HafenCity Hamburg, Praxisleitfaden Elektromobilität – Hinweise für Bauherren, Architekten und Ingenieure 
zum Ausbau elektromobiler Infrastrukturen in der HafenCity (Stand Anfang 2013), abrufbar unter 
http://www.hafencity.com/upload/files/files/HafenCity_Praxisleitfaden_Elektromobilitaet.pdf.  
100 Technische Spezifikation der Ladeinfrastruktur, Stand August 2017, HafenCity Hamburg GmbH. 
101 Siehe etwa Ziffer 2.2 Grundstücksangebot Baakenhafen – Ausschreibungseinheit IV, Grundstücke 84a/b, 98, 
100a, 100b  von September 2017. 
102 Ziffer 3.1 Grundstücksangebot Baakenhafen – Ausschreibungseinheit IV, Grundstücke 84a/b, 98, 100a, 100b  
von September 2017. 
103 Ziffer 3.3.2 Grundstücksangebot Baakenhafen – Ausschreibungseinheit IV, Grundstücke 84a/b, 98, 100a, 
100b  von September 2017. 
104 Siehe zum Beispiel Ziffer 2.2 Grundstücksangebot Baakenhafen – Ausschreibungseinheit IV, Grundstücke 
84a/b, 98, 100a, 100b  von September 2017. 
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Im Frühjahr 2017 hat die HafenCity Hamburg GmbH das Umweltzeichen umfassend überarbeitet und 
unter anderem neue E-Mobilitätsanforderungen integriert.105 Ein Projekt wird dann ausgezeichnet, 
wenn mindestens drei von fünf Kategorien das Niveau „Platin“ erfüllen und alle weiteren das Niveau 
„Gold“. Insbesondere folgende Mobilitätsanforderungen sind Bestandteil des Umweltzeichens Gold 
(Wohnen): 

• „Mind. 30 % der Stellplätze stehen für ein stationäres Carsharing zur Verfügung 
• Sämtliche Stellplätze für Carsharing sind mit einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 

ausgestattet 
• 10 % aller übrigen Stellplätze (nicht-Carsharing) sind mit einer Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge ausgestattet 
• Für alle übrigen Stellplätze (nicht nur Carsharing-Stellplätze), die noch nicht mit einer 

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ausgestattet sind, sind Vorkehrungen für eine spätere 
Nachrüstung von Ladeinfrastruktur vorzusehen. Hierbei sind auch mögliche bauliche 
Anforderungen, wie der spätere Bedarf für einen Traforaum, umzusetzen 

• Die Carsharing-Stellplätze sind gut sichtbar in Nähe der Eingangsbereiche angeordnet und 
weisen eine Mindestbreite von 2,50 m auf 

• Die Carsharing-Stellplätze sind im 1. UG auf einer Ebene anzuordnen 
• Der fußläufige Zugang von Carshring-Kunden aus anderen Häusern zur Tiefgarage ist baulich 

im Bereich der Treppenhäuser, Aufzüge und ggf. im Bereich der Zufahrtsrampen zu 
berücksichtigen 

• In der Tiefgarage ist eine Funknetzabdeckung gewährleistet 
• Der Fahrradstellplatzbereich ist max. 35 m entfernt vom jeweiligen Eingang 
• Die Fahrradstellplätze weisen einen mittleren Komfort gemäß Anlage 4 auf 
• 10 % der Fahrradstellplätze haben eine Lademöglichkeit für Elektrofahrräder.“106 

e) Zwischenergebnisse 

Das Instrument der Ausschreibung ist mit Blick auf elektromobilitätsfördernde Maßnahmen 
thesenartig wie folgt zu bewerten: 

1. Flexibles Instrument 

Mit Hilfe von Grundstücksausschreibungen können lokal angepasste, umfassende Mobilitätskonzepte 
individuell mit detaillierten Vorgaben umgesetzt werden. Dabei kann sowohl die Errichtung von 
Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur als auch das Benutzungsregime reguliert werden. Das Beispiel der 
östlichen HafenCity zeigt etwa, wie schrittweise darauf hingearbeitet wird, bis zum Jahr 2025 
mindestens ein Drittel der Stellplätze auf privaten Flächen ausschließlich im E-Carsharing zu nutzen. 

2. Setzt Eigentum der öffentlichen Hand an den Flächen und attraktive Lage voraus 

Das Instrument kann nur in den Fällen zum Einsatz kommen, in denen die zu bebauenden Flächen im 
Eigentum der öffentlichen Hand stehen. Je attraktiver die Lage der Grundstücke, desto höhere 
Anforderungen lassen sich wirtschaftlich auf diesem Wege durchsetzen.  

105 Für aktuelle und weiterführende Informationen siehe http://www.hafencity.com/de/konzepte/ein-zeichen-
fuer-die-die-nachhaltigkeit-das-umweltzeichen-hafencity.html.  
106 Auszug aus Umweltzeichen HafenCity 2017, Version 3.0, Nutzungsprofil Wohnen, K2_7 Verkehrs- bzw. 
Mobilitätsanforderungen, S. 63, abrufbar unter http://www.hafencity.com/de/konzepte/ein-zeichen-fuer-die-
die-nachhaltigkeit-das-umweltzeichen-hafencity.html. 
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3. Einsatz vor allem im Neubau, aber auch im Bestand möglich 

Quartiersweite Elektromobilitätskonzepte können vor allem im Neubau mit Hilfe von 
Ausschreibungsverfahren integriert werden. Wenn es im Bestand zu Neu- oder größeren Umbauten 
kommt, kann das Instrument der Ausschreibungen ebenfalls genutzt werden, soweit die Flächen im 
Eigentum der öffentlichen Hand stehen. 

f) Handlungsempfehlungen 

Aus der Analyse und Bewertung lassen sich folgende Handlungsempfehlungen ableiten: 

1. Grundstücksausschreibungen nutzen 

Gemeinden sollten – soweit sie Eigentümer zu entwickelnder Flächen sind – das Instrument der 
Grundstücksausschreibungen nutzen, um elektromobilitätsfördernde Maßnahmen in Neu- oder 
Umbauprojekte, also ggf. auch im Bestand, zu integrieren. 

2. Verbindlichkeit und Transparenz sicherstellen 

Es ist empfehlenswert, von Beginn an durch klare Kommunikation und ausdrückliche Regelung in den 
Grundstücksausschreibungen ein hohes Maß an Verbindlichkeit und Transparenz sicherzustellen. Wie 
das Beispiel Baakenhafen zeigt, können hier etwa Einverständniserklärungen, 
Anhandgabevereinbarungen und Grundstücksverträge genutzt werden, in denen sich die Bewerber 
bzw. späteren Grundstückskäufer zur Umsetzung von Elektromobilitätskonzepten verpflichten. 

3. Kombination mit anderen Instrumenten erwägen 

Andere Instrumente, wie etwa Zertifizierungssysteme, können flankierend zum Einsatz kommen, 
detaillierte Anforderungen enthalten und die Qualität der Planung, des Baus und auch des späteren 
Betriebes etwa durch ein Monitoring sicherstellen. 

4. Unterstützung der Bauherren im Prozess 

Um die Planungs- und Umsetzungshemmnisse bei der Verwirklichung neuer, bisher nicht etablierter 
E-Mobilitätskonzepte möglichst gering zu halten, ist es empfehlenswert, die Bauherren im Prozess 
aktiv zu unterstützen. Ein Beispiel ist etwa der für die HafenCity Hamburg entwickelte Praxisleitfaden 
Elektromobilität. 

5. Privat-rechtliche oder öffentlich-rechtliche Verträge 

Gemeinden sind grundsätzlich frei, im Rahmen der gesetzlichen Grenzen privat-rechtliche oder 
öffentlich-rechtliche oder sog. gemischte Verträge zu schließen.107 Insbesondere kann die Gemeinde  
Grundstückskaufverträge so gestalten, dass sie die Käufer zur Integration von Ladeinfrastruktur und 
Umsetzung bestimmter Mobilitätskonzepte verpflichten. Beispielsweise in der östlichen HafenCity 
Hamburg und im Solardorf Müllerstraße in Norderstedt kamen bzw. kommen 
Grundstückskaufverträge zum Einsatz. 
  

107 Siehe auch Difu 2015, S. 102. 
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II. Umsetzung durch Grundstückseigentümer und Ladesäulenbetreiber 

Der Ausbau von Stellplätzen und Ladeinfrastruktur für Elektromobilität und E-Carsharing auf privaten 
Flächen verläuft auch deshalb nur sehr schleppend, weil Grundstückseigentümer oder 
Ladesäulenbetreiber einige rechtliche Hürden nehmen müssen oder zentrale Rechtsfragen ungeklärt 
waren und zum Teil noch immer ungeklärt sind. Für den Bau und Betrieb von Ladeinfrastruktur auf 
privaten Flächen sind insbesondere die Vorschriften des Bau-, Energie-, Miet- und 
Wohnungseigentumsrechts zu berücksichtigen. Die jeweiligen rechtlichen Anforderungen werden 
kurz dargestellt und mit Blick auf mögliche Vereinfachungen zur Förderung der Elektromobilität bzw. 
nachhaltigen Mobilitätskonzepten analysiert. 

1. Baurechtliche Zulässigkeit 

Ladesäulen sind in aller Regel bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnungen.108 Bei einem 
Neubauvorhaben ist die Ladeinfrastruktur Teil der Planung des Gebäudes und fließt in den Bauantrag 
ein. Je nach Umfang des Gesamtvorhabens durchläuft der Antrag ein vereinfachtes oder 
umfassendes Genehmigungsverfahren.109 Der Prüfungsumfang der Verwaltung unterscheidet sich je 
nach Genehmigungsverfahren und ist im Einzelnen in den Landesbauordnungen definiert. Die 
Nachrüstung von Ladeinfrastruktur im Bestand, also etwa die Errichtung einer Ladesäule auf einem 
bestehenden Parkplatz oder Stellplatz, ist in aller Regel verfahrensfrei, bedarf also keiner 
Genehmigung.110 Die Landesbauordnungen enthalten einen Anhang, in dem verfahrensfreie 
Vorhaben aufgelistet sind. Ladeinfrastruktur wird dort bisher nicht ausdrücklich genannt, lässt sich 
jedoch unter „technische Gebäudeausrüstung“ oder „sonstige Anlagen“ fassen.111 Die Beurteilung 
der baurechtlichen Zulässigkeit kann im Einzelnen je nach Art von Ladeinfrastruktur – beispielsweise 
Wallbox, „klassische“ Ladesäule oder Schnellladesäule – unterschiedlich ausfallen.112 Klarstellend 
sollten Ladesäulen in die Liste der verfahrensfreien Vorhaben in den Landesbauordnungen 
aufgenommen werden.113 

Zu genehmigende und auch verfahrensfreie Anlagen müssen grundsätzlich im Rahmen öffentlich-
rechtlicher Vorschriften errichtet und betrieben werden. Sie müssen also – unabhängig davon, ob 
und in welchem Verfahren sie zu genehmigen sind – bauplanungs- und bauordnungsrechtlich zulässig 
sein und die Anforderungen sonstigen öffentlichen Rechts erfüllen. 

Ladesäulen sind bodenrechtlich relevante Anlagen und daher auch nach der bauplanungsrechtlichen 
Definition als bauliche Anlagen zu qualifizieren.114 In den hier zu behandelnden Fällen des 
Innenbereichs richtet sich ihre bauplanungsrechtliche Zulässigkeit danach, ob sie im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplanes oder im nicht überplanten Innenbereich errichtet werden. Ladesäulen, die im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplanes errichtet werden, dürfen den Festsetzungen des 

108 Siehe etwa die Definition in § 2 Abs. 1 HBauO. 
109 Für Hamburg siehe etwa § § 61 und 62 HBauO. 
110 So auch Harendt/Mayer, KommJur 2016, 161, 165; Schatzinger/Rose, Praxisleitfaden Elektromobilität 2013, 
Ziffer 5.1.1. Siehe auch Harendt/Mayer, Rechtliche Rahmenbedingungen für Ladeinfrastruktur im Neubau und 
Bestand, Ergebnispapier Nr. 11, S. 17. 
111 So auch Harendt/Mayer, KommJur 2016, 161, 165. Für Hamburg siehe Anlage 2 der Hamburgischen 
Bauordnung. 
112 Zu Schnellladesäulen siehe Harendt/Mayer, KommJur 2016, 161, 164 sowie in Rechtliche 
Rahmenbedingungen für Ladeinfrastruktur im Neubau und Bestand, Ergebnispapier Nr. 11, S. 23 und Mayer in 
Eckpunkte für den rechtlichen Rahmen der Elektromobilität, Ergebnispapier Nr. 34, S. 14f. 
113 So auch Harendt/Mayer, KommJur 2016, 161, 165 mit konkretem Formulierungsvorschlag. 
114 So auch Harendt/Mayer, KommJur 2016, 161, 165 und Will, WiVerw 2014/2, 91, 92. 
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Bebauungsplanes i.V.m. der BauNVO nicht widersprechen (§ 30 BauGB). Im nicht überplanten 
Innenbereich richtet sich die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 34 BauGB.  

Setzt der Bebauungsplan etwa einen Gebietstyp fest oder entspricht im nicht überplanten 
Innenbereich die Eigenart der näheren Umgebung einem Baugebietstyp der BauNVO (§ 34 Abs. 2 
BauGB), bestimmen die Regelungskataloge des jeweiligen Gebietstyps (§§ 2 bis 9 BauNVO) die 
Zulässigkeit von Ladesäulen. Weder die Regelbeispiele noch die Ausnahmen dieser Kataloge beziehen 
sich bisher ausdrücklich auf Ladesäulen. Lediglich herkömmliche Tankstellen werden aufgeführt, sind 
aber mit den Ladesäulen nicht vergleichbar.115 Ladesäulen können in allen Gebietstypen mit 
Ausnahme reiner Wohngebiete jedenfalls als (nicht störende) Gewerbebetriebe (ausnahmsweise) 
zulässig sein. Darüber hinaus könnten Ladesäulen als Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 oder 2 BauNVO 
in allen Baugebietstypen (ausnahmsweise) zulässig sein. Hierzu werden in der Literatur bisher 
unterschiedliche Ansichten vertreten.116 Eine gesetzgeberische Klarstellung ist wünschenswert. 

Bauordnungsrechtlich müssen insbesondere die Vorgaben für Brandschutz und Standsicherheit 
beachtet werden. Für öffentlich zugängliche Ladepunkte sind darüber hinaus die Regelungen der 
Ladesäulenverordnung (LSV)117 zu erfüllen.118 Nach § 2 Nr. 9 LSV ist ein Ladepunkt öffentlich 
zugänglich,  

„wenn er sich entweder im öffentlichen Straßenraum oder auf privatem Grund befindet, 
sofern der zum Ladepunkt gehörende Parkplatz von einem unbestimmten oder nur nach 
allgemeinen Merkmalen bestimmbaren Personenkreis tatsächlich befahren werden kann“. 

Auf die hier besprochenen Fälle, in denen Stellplätze mit Ladeinfrastruktur auf halböffentlichen oder 
privaten Flächen etwa für die Allgemeinheit oder für den Kundenkreis eines E-Carsharers zugänglich 
sind, ist die Ladesäulenverordnung anwendbar. Für einen auf die Bewohner beschränkten, 
geschlossenen Nutzerkreis, wie er in der östlichen HafenCity bisher vorgesehen ist, dürfte die 
Ladesäulenverordnung dagegen nicht gelten. Soweit die Ladesäulenverordnung anwendbar ist, sind 
insbesondere Mindestanforderungen an die technische Sicherheit und Interoperabilität nach § 3 LSV 
und Anzeige- und Nachweispflichten nach § 5 LSV zu erfüllen. 

2. Energierecht 

Ein Hemmnis für den Ausbau der Ladeinfrastruktur war in der Vergangenheit die energiewirtschafts-
rechtlich ungeklärte Lage des Ladepunktbetreibers.119 Nach der Definition des § 3 Nr. 18 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ist jede natürliche oder juristische Person, die Energie an andere 
liefert, ein Energieversorgungsunternehmen und unterliegt umfangreichen rechtlichen Pflichten. Die 
weite Definition kann so interpretiert werden, dass der Betreiber eines Ladepunktes zum 

115 Für eine analoge Anwendung argumentiert Will, WiVerw 2014/2, 91, 96. 
116 Harendt und Mayer sprechen sich überzeugend dafür aus, dass jedenfalls Wallboxen oder ähnliche private 
Ladeinfrastruktur als untergeordnete Nebenanlage gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO zu qualifizieren sind, 
KommJur 2016, 161, 164. Will bejaht eine dienende Funktion nach § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO allenfalls für das 
Baugebiet insgesamt, jedoch nicht grundstücksbezogen und lehnt die Anwendbarkeit von § 14 Abs. 2 Satz 1 
BauNVO ab, WiVerw 2014/2, 91, 95. 
117 Verordnung über technische Mindestanforderungen an den sicheren und interpolaren Aufbau und Betrieb 
von öffentlich zugänglichen Ladepunkten für Elektromobile (Ladesäulenverordnung) vom 9. März 2016 (BGBl.  I 
S. 457), zuletzt geändert am 1. Juni 2017. 
118 Siehe dazu detaillierter Boesche, Eckpunkte für den rechtlichen Rahmen der Elektromobilität, Ergebnispapier 
Nr. 34, S. 36ff. 
119 Ausführlich zur (alten) Rechtslage nach EnWG Tieben, Förderungsstrategien für Elektromobilität, S. 225ff. 
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Energieversorgungsunternehmen wird, weil er Strom an Kunden liefert. Grundstückseigentümer, 
Einzelhandel, Arbeitgeber oder Carsharing Unternehmen könnten diese Anforderungen kaum 
wirtschaftlich erfüllen. 

Mit dem Strommarktgesetz vom 26. Juli 2016 hat der Bundesgesetzgeber dieses Hemmnis beseitigt. 
Ladepunktbetreiber sind nun energiewirtschaftsrechtlich als Letztverbraucher zu behandeln. § 3 Nr. 
25 EnWG bestimmt nun ausdrücklich: 

„(D)er Strombezug der Ladepunkte für Elektromobile steht dem Letztverbrauch im Sinne 
dieses Gesetzes und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen gleich“. 

Diese Einordnung hat mehrere Vorteile. Einerseits müssen Ladepunktbetreiber nun eindeutig nicht 
die umfangreichen Pflichten eines Energieversorgungsunternehmens erfüllen. Andererseits stehen 
ihnen die Rechte von Letztverbrauchern zu. Dazu zählen vor allem das Recht auf Netzanschluss 
gegenüber dem Verteilnetzbetreiber (§ 17 Abs. 1 EnWG) und diskriminierungsfreier Netzzugang (§ 20 
Abs. 1 EnWG). Weitere energierechtliche Rechte und Pflichten für Ladepunktbetreiber ergeben sich 
insbesondere aus dem Messstellenbetriebsgesetz und zukünftig aus der Lastmanagement 
Verordnung.120 Stromzähler in Ladesäulen müssen daneben als eichpflichtige Messgeräte 
eichrechtlichen Vorgaben genügen.121 

3. Miet- und Wohnungseigentumsrecht 

Soll Ladeinfrastruktur im Bestand in einem Mietobjekt nachgerüstet werden, ist nach geltender 
Rechtslage allein der Eigentümer/Vermieter dafür zuständig. Er kann nach seiner Wahl die 
Ladeinfrastruktur selbst oder mit Hilfe Dritter errichten und betreiben. Ein Mieter ist dagegen 
grundsätzlich nicht berechtigt, ohne Zustimmung des Vermieters Ladeinfrastruktur zu installieren. 
Nur in Ausnahmefällen muss ein Vermieter nach der Rechtsprechung kleinere bauliche 
Veränderungen der Mietsache dulden.122 Bisher kann ein Mieter nur dann die Zustimmung des 
Vermieters zu baulichen Veränderungen verlangen, wenn es um Barrierefreiheit geht (§ 554a BGB). 
Eine weitere ausdrückliche Regelung zu baulichen Veränderungen gibt es im Mietrecht bisher 
nicht.123 

Steht ein Grundstück im Eigentum einer Wohnungseigentümergemeinschaft bedarf die Nachrüstung 
von Ladeinfrastruktur im Bestand nach einer Entscheidung des Amtsgerichts Schöneberg der 
Zustimmung aller Wohnungseigentümer.124 Nach § 22 Abs. 1 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 
können bauliche Veränderungen, die über die ordnungsgemäße Instandhaltung oder Instandsetzung 
des gemeinschaftlichen Eigentums hinausgehen beschlossen oder verlangt werden, wenn jeder 

120 Siehe ausführlicher zu den energiewirtschaftsrechtlichen Fragen Boesche, Eckpunkte für den rechtlichen 
Rahmen der Elektromobilität, Ergebnispapier Nr. 34, S. 33ff und Harendt/Wolf, Energierechtliche Einordnung 
der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Ergebnispapier Nr. 19. 
121 Siehe dazu Boesche, Eckpunkte für den rechtlichen Rahmen der Elektromobilität, Ergebnispapier Nr. 34, S. 
40ff 
122 Siehe dazu die umfangreiche, auf den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) gestützte 
Rechtsprechung zu von Mietern etwa auf Balkonen angebrachten Parabolantennen. Ausführlicher zum 
Mietrecht Harendt/Mayer, KommJur 2016, 161, 162f, m.w.N. sowie dies. in Rechtliche Rahmenbedingungen für 
Ladeinfrastruktur im Neubau und Bestand, Ergebnispapier Nr. 11, S. 3ff. und Mayer in Eckpunkte für den 
rechtlichen Rahmen der Elektromobilität, Ergebnispapier Nr. 34, S. 9ff. 
123 Harendt und Mayer schlagen vor, eine ähnliche Vorschrift für Ladeinfrastruktur in das Mietrecht 
aufzunehmen und unterbreiten einen Formulierungsvorschlag, KommJur 2016, 161, 162. 
124 AG Schöneberg, Urteil vom 05.04.2015, Az. 771 C 87/14, juris (rechtskräftig). 
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Wohnungseigentümer zustimmt, dessen Rechte durch die Maßnahme über das in § 14 Nr. 1 WEG 
bestimmte Maß hinaus beeinträchtigt werden. Für die Auslegung des Amtsgerichts Schöneberg 
sprechen gute Gründe, sie ist aber nicht zwingend. In der Praxis ist ein solch umfassendes 
Zustimmungserfordernis ein bedeutendes Hemmnis für den Ausbau von Ladeinfrastruktur in 
Bestandsgebäuden von Wohnungseigentümergemeinschaften.125 

Mit dem aktuellen Gesetzentwurf des Bundesrates zur Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes 
und des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Förderung der Barrierefreiheit und Elektromobilität könnten 
die Hemmnisse im Miet- und Wohnungseigentumsrecht beseitigt werden.126  

Im Mietrecht soll danach folgender, an die bisherige Regelung zur Barrierefreiheit angelehnter § 
554b BGB (Elektromobilität) neu aufgenommen werden: 

„§ 554a gilt entsprechend für bauliche Veränderungen oder sonstige Einrichtungen, die für 
die Installation einer Ladeeinrichtung für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug im Sinn des § 2 
des Elektromobilitätsgesetzes erforderlich sind.“127 

Für das Wohnungseigentumsrecht ist folgende Ergänzung in § 22 Abs. 1 WEG vorgesehen: 

„Die Zustimmung ist ferner nicht erforderlich zu baulichen Veränderungen, die für eine 
behindertengerechte Nutzung des Sonder- und Gemeinschaftseigentums oder für die 
Installation einer Ladeeinrichtung für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug im Sinne des § 2 
des Elektromobilitätsgesetzes erforderlich sind, wenn ein berechtigtes Interesse an der 
Maßnahme besteht und die Maßnahme nicht die Eigenart der Wohnanlage ändert; dies gilt 
nicht, wenn das Interesse an der unveränderten Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums 
oder der Wohnanlage das Interesse an der Maßnahme überwiegt. Satz 3 kann durch 
Vereinbarung der Wohnungseigentümer nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen 
werden.“128 

  

125 Konkrete Änderungsvorschläge für eine Gesetzesänderung entwickeln Harendt/Mayer, KommJur 2016, 161, 
163. Siehe auch dies. in Rechtliche Rahmenbedingungen für Ladeinfrastruktur im Neubau und Bestand, 
Ergebnispapier Nr. 11, S. 6ff. und Mayer in Eckpunkte für den rechtlichen Rahmen der Elektromobilität, 
Ergebnispapier Nr. 34, S. 9ff.Vertiefend zu Elektromobilität und Wohnungseigentumsrecht siehe neben 
Harendt/Mayer, ebd. auch Dötsch, ZfIR 2017, 261ff und Häublein, ZWE 2015, 255ff. 
126 BT-Drucks. 18/10256, BR-Drucks. 340/16. Der Gesetzesentwurf war im Zeitpunkt der Fertigstellung des 
Gutachtens dem Bundestag zugeleitet aber noch nicht beraten. 
127 BT-Drucks. 18/10256, S. 8. 
128 BT-Drucks. 18/10256, S. 7. 
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D. Empirische Analyse: Nutzung privater Flächen für Elektromobilität (und Carsharing)  

Die Recherche hat zunächst gezeigt, dass bisher nur sehr wenige Kommunen mittels verbindlicher 
Regelungen Stellplätze mit Ladeinfrastruktur auf privaten Flächen schaffen. Festzuhalten ist auch, 
dass sich die Projekte in Darmstadt und Hamburg noch in der Entwicklung befinden und damit noch 
keine Aussage über den Erfolg der Planung möglich ist. Die befragten Kommunen nutzen bisher 
städtebauliche Verträge, Stellplatzsatzungen, Ausschreibungen und Grundstückskaufverträge, um 
Stellplätze mit Ladeinfrastruktur auf privaten Flächen zu schaffen. In keinem der recherchierten Fälle 
kam das Instrument des Bebauungsplans zum Einsatz. Dies ist möglicherweise darauf 
zurückzuführen, dass rechtlich bisher nicht eindeutig geklärt ist, ob die Errichtung eines Stellplatzes 
nebst Ladesäule durch den Anwendungsbereich etwa des § 9 Abs. 1 Nrn. 11 und 23b BauGB gedeckt 
ist. Allen Beispielsfällen ist gemein, dass sie sich in weiten Teilen auf den Neubau beschränken. 

I. Auswahl der Fallbeispiele und methodisches Vorgehen 

In Abstimmung mit dem Projektteam der HafenCity Universität Hamburg (HCU) zur Begleitforschung 
des e-Quartier Projektes wurden sieben Kommunen, Quartiere und Modellprojekte identifiziert, die 
mit unterschiedlichen rechtlich innovativen Instrumenten arbeiten, um den Ausbau von 
Ladeinfrastruktur auf privaten Flächen zu fördern. Die ausgewählten Kommunen bzw. Projekte sind 
Lincoln-Siedlung Darmstadt, Mitte Altona Hamburg, östliche HafenCity Hamburg, Offenbach, 
Rosensteinviertel Stuttgart, Solardorf Müllerstraße in Norderstedt und Würzburg. Pro Kommune 
oder Projekt wurde jeweils ein Experteninterview im Herbst/Winter 2016 geführt. Einzelne 
Nachfragen konnten zu einigen Projekten in Gesprächen im Juli 2017 geklärt werden. 

Den Interviews lagen Fragenkatalogen zugrunde, die vor den Gesprächen an die Interviewpartner 
versendet wurden. Die in Abstimmung mit dem Projektteam der HCU erarbeiteten Fragen waren 
jeweils zugeschnitten auf die kommunale, Quartiers- oder Projektebene. Der Schwerpunkt der 
Befragung lag darauf herauszufinden, welche praktischen Erfahrungen die Interviewpartner bisher 
mit rechtlichen Instrumenten zur Regulierung privater Flächen gemacht hatten. Daneben ging es um 
die rechtliche Umsetzung konkreter Pilotprojekte und die Einbettung rechtsverbindlicher 
elektromobilitätsfördernder Maßnahmen in lokale politische Zielvorgaben und strategische 
Förderung von Elektromobilität. 

II. Ergebnisse im tabellarischen Überblick 

Die Ergebnisse der Befragungen sind im Folgenden tabellarisch zusammengefasst. Die Erkenntnisse 
im Einzelnen sind in die Instrumentenanalyse in Teil I eingeflossen. 

1. Steuerung durch die Gemeinden 

Stadt/Quartier/Projekt Rechtliche Instrumente EM / CS StP / TA BR Eigent. GS NB / B 

Lincoln-Siedlung, 
Darmstadt 

- Einschränkungssatzung 
- Städtebaulicher Vertrag 
- Durchführungsvertrag 
- Hessische 

Garagenverordnung 

EM / CS StP / TA Geschl. Stadt129 NB 

Mitte Altona, Hamburg - Städtebaulicher Vertrag EM / CS StP / TA Noch offen aber Privat NB 

129 Tochtergesellschaft BDV New Living. 
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inkl. CS (Aurelis 
u.a.) 

Östliche HafenCity, 
Hamburg 

- Grundstücksausschrei-
bung 

- Zertifizierung 
- Grundstückskaufvertrag 

EM / CS StP / TA Geschl. Stadt130 NB 

Offenbach - Stellplatzsatzung EM StP / TA Priv. / halböff. Privat NB 

Solardorf 
Müllerstraße, 
Norderstedt 

- Städtebaulicher Vertrag 
- Grundstückskaufvertrag 
- Dingliche Sicherung 

EM StP / TA Priv. Privat NB 

Rosensteinviertel 
Stuttgart 

- Freiwillig 
- Forschungsprojekt 

Schaufenster 
Elektromobilität 

EM / CS StP / TA Geschl. / Kd CS Privat NB 

Würzburg - Bebauungsplan 
- Städtebaulicher Vertrag 
- Grundstückskaufvertrag 

CS StP Geschl. / Kd CS Privat NB / (B) 

Erläuterung: EM = Elektromobilität, CS = Carsharing, StP = Stellplatz, TA = technische Ausstattung (etwa Ladesäule oder 
Wallbox), BR = Benutzungsregime (z.B. E-Carsharing), GS = Grundstück, NB = Neubau, B = Bestand 

2. Integration in übergeordnete kommunale Konzepte und institutionelle Unterstützung 

Stadt/Quartier/Projekt Übergeordnete Konzepte Mobilitätskonzept Inst. Unterstützung 

Darmstadt 

(Lincoln-Siedlung)  

- Klimaschutzkonzept  Stadtentwicklungsplan mit 
untergeordnetem Mobilitätsplan 
sowie gesamtstädtisches Konzept 
für die Förderung von 
Elektromobilität sollen entwickelt 
werden   

- 

Hamburg 

(Mitte Altona) 

- Klimaplan Mobilitätskonzept Mitte Altona - 

Hamburg 

(Östliche HafenCity) 

- Klimaplan  Mobilitäts(management)konzept 
soll für östliche HafenCity 
entwickelt werden 

Einbindung von 
hySOLUTIONS  

Offenbach - Integriertes 
Klimaschutzkonzept 

- Luftreinhalteplan 
- Nahverkehrsplan 2013-2017 
- Koalitionsvertrag 2011-2016 

Lenkungsgruppe entwickelt 
Mobilitätskonzept 

Einrichtung einer 
Lenkungsgruppe 

Norderstedt 

(Solardorf 
Müllerstraße) 

- Ziel der Stadt: klimaneutral 
bis 2040 

- Stadtverwaltung 

Stuttgart 

(Rosensteinviertel) 

- Klimaschutzkonzept 
(Pedelecs) 

- Masterplan 100% 
Klimaschutz wird entwickelt 

Aktionsplan „Nachhaltig mobil in 
Stuttgart“ 

- 

Würzburg - Klimaschutzkonzept Interkommunales 
Mobilitätskonzept wird entwickelt 

Kooperation mit 
Wohnungswirtschaft 

130 Sondervermögen Stadt und Hafen, Verkauf über HafenCity Hamburg GmbH. 
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3. Praxiserfahrungen 

Stadt/Quartier/Projekt Praxiserfahrungen 

Lincoln-Siedlung, Darmstadt 

- Einschränkungssatzung 
- Städtebaulicher Vertrag 
- Durchführungsvertrag 
- Hess. Garagenverordnung 

- bisher wenig praktische Erfahrung, Projekt noch in Entwicklung, Umsetzung nicht 
abgeschlossen 

- Beteiligung an dem Mobilitätskonzept war ein Hemmnis bei den Verhandlungen 
- Geringe Stellplatzschlüssen stießen auf Skepsis; Befürchtung, dass die Grundstücke 

ohne Stellplätze nicht vermarktungsfähig sein könnten 

Mitte Altona, Hamburg 

- Städtebaulicher Vertrag 

- bisher wenig praktische Erfahrung, Projekt noch in Entwicklung, Umsetzung nicht 
abgeschlossen 

- Beteiligung am Mobilitätskonzept wurde ausführlich verhandelt 

Östliche HafenCity, Hamburg 

- Grundstücksausschrei-
bung 

- Zertifizierung 
- Grundstückskaufvertrag 

- Projekt noch in Entwicklung 
- Wirtschaftliche Unsicherheit für den Investor:  

o Was bringt mir der Stellplatz? Wie hoch sind etwa Einnahmen aus der 
Vermietung? 

o Wie reagieren die Endnutzer darauf, dass ein fester Stellplatz nicht 
inklusive ist, sondern extra angemietet werden muss? Mindert dies den 
Grundstückwert/Wert der Eigentumswohnung? 

- „Technische“ Fragen, beispielsweise:  
o Was bedeutet es für die Versicherung, wenn Fremde Zugang zur 

Tiefgarage/zum Gebäude haben? 
o Ab wann wird Tiefgarage zur öffentlichen Tiefgarage und was sind dann die 

besonderen baulichen Anforderungen? 

Offenbach 

- Stellplatzsatzung 

- Sehr gute Erfahrungen mit Stellplatzsatzung gemacht  
- Wird von den Investoren sehr positiv aufgenommen und führt dazu, dass im Rahmen 

von Projekten auch Mobilitätskonzepte, etc.  entwickelt werden. Für den Investor 
besteht die Möglichkeit der Kostenreduktion durch die geringere Anzahl von 
herzustellenden Stellplätzen.   

- Ladesäulen entstehen teilweise auf privaten und überwiegend auf halböffentlichen 
Flächen, etwa Firmengeländen, Einkaufsmärkten, etc. 

- Stellplatzsatzung konnte ohne Komplikationen aufgestellt werden (2013), es kam zu 
keinen rechtlichen oder sonstigen Schwierigkeiten, auch nicht seitens Privater, auf 
die sich die Satzung ausgewirkt hat 

- Eine Arbeitsgruppe hatte sich im Vorfeld mit der Thematik und der Wahl eines 
Instrumentes beschäftigt, Gestaltungssatzung wurde erwogen aber verworfen, 
Entscheidung fiel auf Stellplatzsatzung 

Solardorf Müllerstraße, 
Norderstedt 

- Städtebaulicher Vertrag 
- Grundstückskaufvertrag 

- Innovative Techniken stellten große Herausforderung dar, standen trotz Vertrag 
nicht zur Verfügung, z.B. besondere Elektrofahrzeuge   

- Vertragsinhalte müssen klar vermittelt werden – z.B. Verpflichtung zum Kauf eines 
Elektroautos; Grundstückskaufverträge zur Müllerstraße fielen sehr umfangreich aus 

- Dingliche Sicherung nicht unproblematisch 

Rosensteinviertel Stuttgart 

- Freiwillig 
- Forschungsprojekt 

Schaufenster 
Elektromobilität 

- Projekt zeigt, wie das Konzept von Carsharing und Elektromobilität in einem großen 
Quartier funktionieren kann 

- Carsharing-Unternehmen betreibt Stellplätze, CS-Angebot steht allen stadtmobil-
Nutzern offen; das ist möglicherweise für die Bewohner des Quartiers von Nachteil, 
gewährleistet jedoch bessere Auslastung 

- Kooperation mit stadtmobil zunächst schwierig, da die Beschaffung von Elektroautos 
teuer ist und stadtmobil als Verein keine Geschäfte machen darf, bei denen mit 
Verlusten zu rechnen ist 

- Frage der Eigentumsverhältnisse an unterschiedlichen Elementen der 
Ladeinfrastruktur, damals war etwa energierechtliche Lage noch ungeklärt 

- Vorteil war die Einbettung der Entwicklung in das Forschungsprojekt, beispielsweise 
konnte das Siedlungswerk letztlich die Elektroautos im Rahmen des 
Forschungsprojektes beschaffen 

Würzburg 

- Bebauungsplan 

- Modell funktioniert besser mit Akteuren aus der 
Wohnungswirtschaft/Wohnungsbauträgern als mit 
Wohnungseigentümergemeinschaften etc. – nur ein Ansprechpartner, viele 
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- Städtebaulicher Vertrag 
- Grundstückskaufvertrag 

Mietwohnungen 
- Vorteile für den Bauträger:  

o Baukosteneinsparungen  
o Einsparung von Ablöse für Stellplätze 
o Vermarktung – Carsharing-Angebot als positives Merkmal 
o in der Vergangenheit auch Probleme mit leerstehenden Stellplätzen in 

Tiefgaragen 
- Kooperation zwischen Bauträger und Carsharing-Anbieter zum gegenseitigen Vorteil:  

o Gewährleistung der Auslastung 
o Bauträger kann mit Erreichbarkeit/Stellplätzen/Carsharing-Angebot in der 

ganzen Stadt werben 
o Öffentliche Zugänglichkeit 
o Ausbau des Carsharing-Netzwerkes 

- Vorteile für die Stadt:  
o Förderung von alternativem Verkehrsverhalten und Mobilitätskultur 
o Reduzierung des Verkehrsaufkommens 

- Mögliche Nachteile: 
o Entstehen, wenn Angebote nicht wahrgenommen werden – steigender 

Parkdruck in der Nachbarschaft, wenn doch jeder das eigene Auto nutzt 
aber zu wenig Stellplätze vorhanden sind 

o Bisher jedoch noch keine negativen Auswirkungen festgestellt 
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E. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Das Gutachten ging im Kern der Frage nach, mit welchen Instrumenten Gemeinden rechtsverbindlich 
steuern können, dass Stellplätze mit Ladeinfrastruktur auf privaten Flächen entstehen. Die folgenden 
Tabellen fassen die zentralen Ergebnisse der Analyse kurz zusammen. Ausführliche 
Zwischenergebnisse und Handlungsempfehlungen finden sich am Ende der Unterkapitel des jeweils 
betrachteten Instruments. 

I. Steuerungsinstrumente im tabellarischen Überblick 

Instrumente StP TA BR Ergebnisthesen 

Flächennutzungsplan - - - • Ggf. zur übergeordneten Steuerung nutzen 

Bebauungsplan x x (x) • Keine ausdrückliche oder implizite Berücksichtigung von 
Elektromobilität 

• Verschiedene Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 BauGB 
können so ausgelegt werden, dass die Gemeinde damit 
die räumliche Verteilung, Herstellungspflicht und 
Zugänglichkeit von Stellplätzen und Ladeinfrastruktur 
steuern kann 

• Bisher keine erprobten, „gerichtsfesten“ 
elektromobilitätsfördernden Festsetzungen 

• Überplanung privater Flächen möglich 
• Wichtige Rolle informeller Mobilitätskonzepte 

Städtebaulicher Vertrag x x x • Flexibles Instrument 
• Offen zur Regulierung umfassender Mobilitätskonzepte 
• Ausbau von Stellplätzen und Ladeinfrastruktur auch im 

Bestand möglich  
• Kommunale Einflussnahme abhängig von 

Verhandlungsposition 

Stellplatzsatzung x x (x) • Effektives Instrument 
• Satzungskompetenz unsicher 
• Grundsätzliche Stellplatzpflicht als Anknüpfungspunkt 
• Verhältnismäßiger Eingriff in die Eigentumsfreiheit der 

Grundeigentümer 
• Weiter Gestaltungsspielraum 
• Benutzungsregime kann nicht direkt reguliert werden, 

Anreiz setzen ist möglich 
• Ladesäule muss auch bauplanungsrechtlich zulässig sein 

Garagenverordnung x x (x) • Effektives Instrument 
• Kombination mit anderen, zum Beispiel 

bauplanungsrechtlichen, Instrumenten möglich 

Grundstücksausschreibungen x x x • Flexibles Instrument 
• Setzt Eigentum der öffentlichen Hand an den Flächen 

und attraktive Lage voraus 
• Einsatz vor allem im Neubau, aber auch im Bestand 

möglich 

Grundstückskaufverträge x x x • Flexibles Instrument 
• Setzt Eigentum der öffentlichen Hand an den Flächen 

und attraktive Lage voraus 
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• Einsatz vor allem im Neubau, aber auch im Bestand 
möglich 

Erläuterung: StP = Stellplatz, TA = technische Ausstattung (etwa Ladesäule oder Wallbox), BR = Benutzungsregime (z.B. E-
Carsharing) 

II. Handlungsempfehlungen im tabellarischen Überblick 

Instrumente Handlungsempfehlungen Praxisbeispiele 

Flächennutzungsplan • Übergeordnete Steuerung erwägen 
• Bisher keine 

Bebauungsplan • Handlungsspielräume testen 
• Festsetzungsmöglichkeiten kombinieren 
• Klarstellung oder Erweiterung durch den 

Gesetzgeber 
• Mobilitätskonzept erstellen und einbinden 

• Bisher keine 

Städtebaulicher Vertrag • Städtebauliche Verträge nutzen 
• Implementierung sicherstellen 
• Kombination und Abstimmung mit anderen 

formellen und informellen Instrumenten 
• Klarstellung in § 11 BauGB erwägen 

• Lincoln-Siedlung, Darmstadt 
• Mitte Altona, Hamburg 
• Würzburg (nur CS) 

Stellplatzsatzung • Änderung oder Klarstellung in 
Landesbauordnungen 

• Änderung oder Klarstellung in Musterbauordnung 
• Handlungsspielräume testen 
• Anreize für öffentliche Zugänglichkeit setzen 

• Stellplatzsatzung Offenbach 
• Stellplatzortsgesetz Bremen 
• Stellplatzsatzung Würzburg 

(nur CS) 

Garagenverordnung • Ergänzung der Garagenverordnungen der 
Bundesländer 

• Ergänzung der Mustergaragenverordnung 
• Kombination von Instrumenten erwägen 

• Hessische 
Garagenverordnung 

• Lincoln-Siedlung, Darmstadt 

Grundstücksausschreibungen • Grundstücksausschreibungen nutzen 
• Verbindlichkeit und Transparenz sicherstellen 
• Kombination mit anderen Instrumenten erwägen 
• Unterstützung der Bauherren im Prozess 

• Östliche HafenCity, 
Hamburg 

Grundstückskaufverträge • Grundstückskaufverträge nutzen 
• Klare Kommunikation und Unterstützung der 

Bauherren im Prozess 
• Dingliche Absicherung erwägen (z.B. 

Dienstbarkeit, Reallast) 

• Östliche HafenCity, 
Hamburg 

• Solardorf Müllerstraße, 
Norderstedt 
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Integration	von	Elektromobilitätsangeboten	in	Neubau	und	
Bestand	aus	der	Perspektive	der	Stadtplanung	und	–

entwicklung	

	

Abschlussbericht	der	wissenschaftlichen	Begleitforschung	im		
Bundesförderprojekt	„e‐Quartier	Hamburg“	

 

Das  Verbundvorhaben  e‐Quartier  Hamburg,  vom  Bundesministerium  für  Verkehr  und  digitale 

Infrastruktur  im Rahmen des Programms  „Modellregionen  für Elektromobilität“ gefördert, verfolgt 

den  Ansatz,  elektromobile  Carsharing‐Angebote  sowohl  im  Bestand  als  auch  im  Neubau  zu 

integrieren.  In  zehn Quartieren  im Hamburger Stadtgebiet werden durch  zwei Carsharing‐Anbieter 

Elektrofahrzeuge  im  stationsbasierten Carsharing angeboten. Zudem werden an vier Standorten  in 

der Metropolregion Hamburg E‐Fahrzeuge als Poolfahrzeuge eingesetzt. 

Die  wissenschaftliche  Begleitforschung  im  Projekt  e‐Quartier  umfasst  die  Planungsphase mit  der 

Standortauswahl  sowie  die  Evaluierung  von  Standorten  im  Betrieb.  An  erster  Stelle  stand  eine 

Stadtstrukturtypenanalyse  (Teilbericht  A)  mit  dem  Ziel  der  Entwicklung  einer  standardisierten 

Methode für praxisbezogene Anwender zur  Identifizierung von Standorten, die für die Planung und 

Umsetzung  von  Elektromobilitätskonzepten  besonders  geeignet  sind.  Im  Rahmen  der 

wissenschaftlichen Begleitforschung wurde eine Bewertung (Präqualifizierung, Teilbericht B) von 40 

Hamburger Quartieren vorgenommen. Sie zeigt die Eignung einzelner Standorte für E‐Carsharing, um 

Mobilitätsdienstleistern, Entscheidern aus der Wohnungswirtschaft und kommunalen Akteuren bei 

der Standortwahl eine fundierte Entscheidungsgrundlage zur Verfügung zu stellen. Ergänzt wird die 

Arbeit durch das Planungsbüro ARGUS, das mit seinem Beitrag (Teilbericht C) detailliertere Aussagen 

zur  Dimensionierung  und  Flächenallokation  von  e‐Carsharing  Flotten  ermöglicht  und  durch  eine 

Ausarbeitung zu rechtlichen Aspekten der Integration von Elektromobilität von Dr. Cathrin Zengerling 

(Teilbericht D).  Im Teilbericht E geht es um die Evaluation der Erprobungsphase von E‐Carsharing‐

Stationen mit dem Ziel der  Identifikation erfolgskritischer Rahmenbedingungen  für die Umsetzung 

elektromobiler  Carsharing‐Konzepte. Darüber  hinaus werden  im  Teilbericht  F  Ergebnisse  aus  dem 

projektbezogenen Mobilitätsmanagement dokumentiert, der Teilbericht G  fasst die Prozessanalyse 

zusammen  und  der  Teilbericht  H  stellt  Thesen  für  die  künftige  Entwicklung  von 

Elektromobilitätsangeboten vor. 
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